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Einkommenssteuergesetze (EStG)
Als ein Beispiel der komplexen Verschleierung von NS-Gesetzen

Wenn etwas  zu  komplex,  zu  unlogisch,  zu  verworren oder gar  zu  verschleiert (geheim) erschaffen 
worden ist, was jedoch Jedermann verstehen muß, um ein jede Friedensordnung wahrhaft einhalten oder 
erhalten zu können, muß grundlegend falsch sein und somit fundamental nichtig.

Anders oder schöner formuliert

Zitat: Es ist ein  verfassungsrechtliches Minimum, daß die von einer Rechtsnorm Betroffenen ohne 
unzumutbare Umwege und Anstrengungen ihre Rechte und Pflichten, Obliegenheiten, ihnen zustehende 
Vorteile oder zu gewärtigende Nachteile im Gesetz erkennen können müssen, und zwar im Gesetz in 
der  Form,  in  welcher  es  erlassen  wird.  […]  Damit haben  sie  ihr  Problem  der  exakten 
Normtextermittlung im Widerspruch zu den rechtsstaatlichen Erfordernissen der Rechtsklarheit 
und -sicherheit an die Normadressaten weitergegeben.

Wenn sich die Feststellung des authentischen Textes selbst für den Rechtskundigen schwierig 
gestaltet,  weil  der  Normenbestand stark wächst,  obsolet  gewordene Vorschriften nicht  ausdrücklich 
aufgehoben  werden,  viele  Änderungsgesetze  das  zusammenhängende  Erfassen  eines  Gesetzestextes 
erschweren,  und  Konkurrenzfragen  bei  Normen  mit  überschneidenden  Anwendungsbereichen  dazu 
führen,  daß  die  Anforderungen  des  Normgebers  unklar  bleiben,  [oder  Änderungen  ohne 
Sachzusammenhang vorsätzlich verschleiert werden, w.z.B StA, EGOWiG,] entsteht beim betroffenen 
Bürger Rechtsunsicherheit. Eine staatliche Rechtsbereinigungsaktion stellt sich in einer solchen – in  
regelmäßigen  Abständen  auftretenden –  Situation  als  ein  "unabweisbares  Bedürfnis"  dar.  Die 
Begründung des Landesjustizministers Walter zum Vierten Rechtsbereinigungsgesetz des Saarlandes 
beginnt  daher  mit  den  Worten:  „Es  gehört  zu  den  ständigen  Aufgaben  des  Staates,  den  geltenden  
Rechtsbestand  für  alle  rechtsanwendenden  Stellen  und  für  die  betroffenen  Bürger  zugänglich  und 
überschaubar zu  halten.  Dieser  letztlich  im  Rechtsstaatsprinzip  wurzelnden  Aufgabe  diente...  (die  
Bereinigte Sammlung Saar...) ...ist nunmehr eine erneute Rechtsbereinigung mit konstitutiver Wirkung  
erforderlich.“ […] 

Eine unübersichtliche Rechtslage kann den Rechtsstaat hemmen und somit einem tragenden 
Verfassungsprinzip  im  Wege  stehen.  Die  fehlende  Kenntnis  des  Rechts stellt  die 
Dispositionsmöglichkeiten  des  Einzelnen  in  Frage.  Seine  Entscheidungsfreiheit  wird  durch  Teil-
Unkenntnis eingeengt. Herzog sagte hierzu: „Auch das lückenloseste Netz kann nicht verhindern, (...)  
daß Ansprüche von Bürgern unerfüllt  bleiben,  weil  sie gerade wegen der Gesetzesflut von ihren  
Ansprüchen  gar  keine  Kenntnis  erhalten.“  Als  Folge  von  Gesetzesperfektionismus und  der 
Überregulierung werden  Bürger dem Gesetz  entfremdet und empfinden eine  undurchschaubare 
Rechtsordnung als  etwas  Feindliches  und  Bedrohliches.  Sie  wird  zu  einem  unberechenbaren 
Störfaktor bei der Suche nach rationalen Entscheidungen im Beruf und im Privatleben.

Unzureichende Information des Bürgers über  das Recht schafft  eine  Freiheitsbeschränkung 
aufgrund  der  Rechtsunsicherheit.  Eine  Einengung  der  Entscheidungsspielräume  durch 
Desinformation  ist  von  keinem  Gesetz  gedeckt. Angesichts  der  Tragweite  der  Grundrechte 
berührt dies die Rechtsstaatlichkeit, und zwar unter dem Blickwinkel des Gesetzesvorbehalts. Die 
Regel,  daß Beschränkungen der Handlungsfreiheit  einer  gesetzlichen Grundlage bedürfen,  hat ihren 
Sinn unter anderem darin, daß Rechtsfolgen durch hinreichende Publikation vorhersehbar gemacht 
werden. Wenn einmal eine unsystematische, aber zahlreiche Normenproduktion stattgefunden hat, dann 
werden einzelne Regelungen verschüttet, die dennoch Geltung beanspruchen. […]

Der  Zugang  zur  Rechtsordnung  muß durch  systematische  übersichtliche  Gesamtpräsentation 
erleichtert  werden.  Dies  kann  mit  Hilfe  guter  verbindlicher  Bereinigter  Sammlungen  sowie 
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Normendatenbanken mit verständlicher Recherche gemacht werden und wird auch - mit Abstrichen - 
praktiziert. […] Wo es darüber hinaus auch keine vollständige und aktuelle Bereinigte Sammlung gibt, 
bleibt man hinter den Forderungen der Rechtsstaatlichkeit zurück.
Quelle: http://www.jura.uni-sb.de/Rechtsbereinigung/Dissertation/Bereinig-I.html

Es folgt ein unvollständiges aber aussagekräftiges Beispiel, wie man es aus Sicht jedes Machthabers tun 
sollte und wie man es aus Sicht jedes Bürgers  nie akzeptieren sollte.  Die Einkommenssteuer von 
heute  zurück  zum  Ursprung  1939,  respektive  1933,  ins  Weimarer  Dritte  Reich.  Im  obigen 
Dissertationsauszug wird nicht von bösem Willen und Vorsatz ausgegangen, schließlich sollte die Arbeit 
auch angenommen werden. Tatsächlich jedoch sind die folgenden 2662 Seiten ein eindeutiger Beweis 
dafür, daß nur ein böser Wille und Vorsatz, ein solch destruktives „Ergebnis“ erzeugt haben kann. Eine 
Bereinigung würde die Tarnung gefährden.

Jeder der das  EStG oder die [R]AO einsetzt,  muß sich den Vorwurf gefallen lassen,  daß er 
wissentlich gegen Recht und Sitte verstößt, sobald er diese anwendet. Nebenbei würde damit eines der 
wichtigsten  Gesetze  des  Dritten  Reichs zum  Aufbau des  Reichs und  Enteignungsmöglichkeiten 
gegen Feinde des Reichs – so wie heute – mittels Verschleierung anwendet gebracht werden.BGBl. III

Jeder der etwas abweichendes behauptet, darf die folgenden Seiten studieren, Gegenargumente 
finden oder ist schlicht Teil des Problems.

Es folgt eine unvollständige Liste der wichtigsten Gesetze und Verordnungen  – im Anhang ab Seite  
7  die  Faksimiles  zur  Selbstprüfung –,  um  der  Öffentlichkeit  mit  offiziellen  Primärquellen  als 
durchsuchbares PDF zu zeigen, und um den Beamten zu beweisen, daß das EStG aus gleich mehreren 
Gründen  nichtig sein  muß oder  andersherum,  daß  mit  Anwendung des  EStG (NS-Gesetz,  trotz 
„Reformen“) der Handelnde und der Anweisende in vollem Bewußtsein gemeinschaftlich Straftaten, 
mithin  Verbrechen begingen oder ermöglichten, sofern sie  nicht remonstrierten. Es fehlen die  ABl. 
(eine Ausnahme) und das BGBl. III. Gut geeignet als für eigene Recherchen. Auf den folgenden 2662 
Seiten ist die EStG Historie, von der Geburt, am 21.12.1933, bis heute angeheftet.

WD 3 - 3000 – 160/20 „Fortgeltung von Gesetzen aus der NS-Zeit“

11. juristische Abkürzung: EStG
Standangabe: Neugefasst durch Bek. v. 8.10.2009 I 3366, 3862;

zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 21.12.2019 I 2886

Historie des Einkommensteuergesetzes

(EStG)
vom 16.10.1934

RGBl. I 1934 Nr. 119 S. 1005
FNA: 611-1

BGBl. III Gld.Nr.: 611-1 (Bundesrecht)

3I



- 3 -

Inhaltsverzeichnis und tabellarischer Überblick

Reichsgesetzblätter / BRD nennt diese BGBl.I-III Teil Nr. Seite Vom PDF-Seite

Umsetzung der EU-Richtlinie2021/514 (PStTGFNA: 610-1-31) I 56 2730 20.12.2022 7

RICHTLINIE 2011/16/EU DES RATESIV. Reich II L 64 1-12 15.02.2011 29

Neufassung des Einkommensteuergesetzes I 78 3862 08.12.2009 41

Neufassung des Einkommensteuergesetzes I 68 3366 08.10.2009 42

Einkommenssteuergesetz (EStG 2009) I 68 3369 45

Leistungen von Unterstützungskassen (90/435/EWG) I 68 3530 206

Steuerhinterziehungsgesetz I 48 2302 29.07.2009 210

SEStEG I 57 2782 07.12.2006 213

Neufassung des Einkommensteuergesetzes I 77 4210 19.10.2002 238

Einkommenssteuergesetz (EStG 2002) I 77 4212 240

Neufassung des EinkommensteuergesetzesFNA: 611-1 I 26 821 16.04.1997 359

Einkommenssteuergesetz (EStG 1997) I 26 823 361

Gesetz zum Vertrag von Korfu vom 24.06.1994 II 42 2022 02.09.1994 468

Vertragsinhalt mit Beitritts- und Schlußakte II 42 2024 24.06.1994 470

Vertrag von Korfu II 42 2028 474

Beitrittsbedingungen (Beitrittsakte) II 42 2031 477

Anhang I Liste nach Artikel 29 der Beitrittsakte II 42 2054 500

Anhang II Liste nach Artikel 30 der Beitrittsakte II 42 2246 692

Anhang III Liste nach Artikel 32 der Beitrittsakte II 42 2247 693

Anhang IV Liste nach Artikel 39 der Beitrittsakte II 42 2249 695

Anhang V Liste nach Artikel 39 Absatz 5 der Beitrittsakte II 42 2258 704

Anhang VI Liste nach Artikel 54, 73, 97, 126 der Beitrittsakte II 42 2259 705

Anhang VII Liste nach Artikel 56 der Beitrittsakte II 42 2261 707

Anhang VIII Liste nach Artikel 69 der Beitrittsakte II 42 2262 708

Anhang IX Liste nach Artikel 71 Absatz 2 der Beitrittsakte II 42 2264 710

Anhang X Liste nach Artikel 84 der Beitrittsakte II 42 2264 710

Anhang XI Liste nach Artikel 99 der Beitrittsakte II 42 2264 710

Anhang XII Liste nach Artikel 112 der Beitrittsakte II 42 2269 715

Anhang XIII Liste nach Artikel 138 Absatz 5 der Beitrittsakte II 42 2272 718

Anhang XIV Liste nach Artikel 140 der Beitrittsakte II 42 2273 719

Anhang XV Liste nach Artikel 151 der Beitrittsakte II 42 2274 720

Anhang XVI Liste nach Artikel 165 Absatz 1 der Beitrittsakte II 42 2288 734

Anhang XVII Liste nach Artikel 165 Absatz 2 der Beitrittsakte II 42 2290 736

Anhang XVIII Liste nach Artikel 167 der Beitrittsakte II 42 2290 736

Anhang XIX Liste nach Artikel 168 der Beitrittsakte II 42 2291 737

Prot.Nr. 1 über Satzung der EU-Investitionsbank II 42 2293 739

Prot.Nr. 2 über den Sonderstatus der Ålandinseln II 42 2294 740

Prot.Nr. 3 über die Samen II 42 2295 741

4



- 4 -

Prot.Nr. 4 über den Erdölsektor in Norwegen II 42 2295 741

Prot.Nr. 5 über Kohle und Stahl (Montanunion) II 42 2296 742

Prot.Nr. 6 über Sonderbestimmungen Skandinavien II 42 2296 742

Prot.Nr. 7 über Svalbard II 42 2298 744

Prot.Nr. 8 über Wahlen zum EU-Parlament II 42 2299 745

Prot.Nr. 9 über kombinierter Verkehr in Österreich II 42 2301 747

Prot.Nr. 10 über spezifische Ausdrücke in Österreich II 42 2307 753

Schlußbestimmungen (Schlußakte) II 42 2308 754

Briefwechsel II 42 2319 765

Neufassung des Einkommensteuergesetzes I 47 1898 15.09.1990 767

Einkommenssteuergesetz (EStG 1990) I 47 1899 07.09.1990 768

Neufassung des Einkommensteuergesetzes I 16 657 10.03.1987 858

Einkommenssteuergesetz (EStG 1987) I 16 658 27.02.1987 859

Neufassung des EinkommensteuergesetzesFNA: 611-1 I 16 441 29.04.1986 944

Einkommenssteuergesetz (EStG 1986) 442 15.04.1986 945

Entscheidungdes Bundesverfassungsgerich1104-5, 611-1 I 8 265 21.02.1986 1030

1 BvL 17/83 - BGBl. 1974 S. 1769 u. BGBl. 1978 S. 1597 I 8 288 11.02.1986 1031

Neufassung des EinkommensteuergesetzesFNA: 611-1 I 30 977 21.06.1985 1032

Einkommenssteuergesetz (EStG 1985) I 30 978 12.06.1985 1033

BT-Drucksache 10/2137 u.a.z. 1 BvL 17/83 17.10.1984 1115

Neufassung des EinkommensteuergesetzesFNA: 611-1 I 5 113 31.01.1984 1122

Einkommenssteuergesetz (EStG 1983) I 5 114 24.01.1984 1123

Neufassung des EinkommensteuergesetzesFNA: 611-1 I 52 1249 11.12.1981 1204

Einkommenssteuergesetz (EStG 1981) I 53 1250 06.12.1981 1205

Neufassung des EinkommensteuergesetzesFNA: 611-1 I 31 721 30.06.1979 1282

Einkommenssteuergesetz (EStG 1979) I 31 722 21.06.1979 1283

Neufassung des EinkommensteuergesetzesFNA: 611-1 I 81 2365 09.12.1977 1358

Einkommenssteuergesetz (EStG 1977) I 81 2367 05.12.1977 1360

Einführungsgesetz zur Abgabenordnung (EGAO 1977) I 143 3341 17.12.1976 1436

Neufassung des EinkommensteuergesetzesFNA: 611-1 I 107 2165 12.09.1974 1480

Einkommenssteuergesetz (EStG 1975) I 107 2166 05.09.1974 1481

Neufassung des EinkommensteuergesetzesFNA: 611-1 I 97 1993 23.08.1974 1592

Einkommenssteuergesetz (EStG 1974) I 97 1993 15.08.1974 1593

Reform des EinkommensteuergesetzesFNA: 611-1, 611-11 ... I 89 1769 10.08.1974 1649

Einkommensteuerreformgesetz (EStRG 1974) I 89 1769 05.10.1974 1649

Neufassung des EinkommensteuergesetzesFNA: 611-1 I 123 1881 07.12.1971 1736

Einkommenssteuergesetz (EStG 1971) I 123 1882 01.12.1971 1737

Neufassung des EinkommensteuergesetzesBGBl. III: GlNr. 611-1 I 130 2265 18.12.1969 1789

Einkommenssteuergesetz (EStG 1969) I 130 2266 12.12.1969 1790

Neufassung des EinkommensteuergesetzesBGBl. III: GlNr. 611-1 I 12 145 01.03.1968 1838

Einkommenssteuergesetz (EStG 1967) I 12 146 27.02.1968 1839

5



- 5 -

Neufassung des EinkommensteuergesetzesBGBl. III: GlNr. 611-1 I 70 1901 18.12.1965 1883

Einkommenssteuergesetz (EStG 1965) I 70 1902 10.12.1965 1884

Neufassung des Einkommensteuergesetzes I 66 1253 19.08.1961 1927

Einkommenssteuergesetz (EStG 1961) I 66 1254 15.08.1961 1928

Neufassung des Einkommensteuergesetzes I 55 789 15.10.1960 1966

Einkommenssteuergesetz (EStG 1960) I 55 789 11.10.1960 1966

Neufassung des Einkommensteuergesetzes I 36 672 26.09.1958 2003

Einkommenssteuergesetz (EStG 1958) I 36 673 23.09.1958 2004

Neufassung des Einkommensteuergesetzes I 61 1793 26.11.1957 2038

Einkommenssteuergesetz (EStG 1957) I 61 1793 13.11.1957 2038

Neufassung des Einkommensteuergesetzes I 42 441 23.12.1954 2071

Einkommenssteuergesetz (EStG 1955) I 42 441 21.12.1954 2071

Gesetz zur Neuordnung von Steuern I 41 373 17.12.1954 2097

Einkommenssteuergesetz (EStG 1954) I 41 373 16.12.1954 2097

BT-Drucksache Nr. 481 - Entwurf Steuerneuordnung 481 29.04.1954 2161

Änderung des Einkommensteuergesetzes (EStG 1954) I 11 111 24.04.1954 2312

Neufassung des Einkommensteuergesetzes I 61 1355 19.09.1953 2314

Einkommenssteuergesetz (EStG 1953) I 61 1355 15.09.1953 2314

Neufassung des Einkommensteuergesetzes I 3 33 23.01.1952 2337

Einkommenssteuergesetz (EStG 1951) I 3 33 17.01.1952 2337

BGBl. Teil I 1952 ab Seite 1 – Überleitungsgesetze I 1 1 09.01.1952 2358

Drittes Überleitungsgesetz I 1 1 04.01.1952 2358

Bundesrecht m. W. v. 01.01.1952 Nr. 2 Anl. 1 u. Anl. 3 I 1 5 2362

Verordnung über die Errichtung von Bundesdienststrafkammern. I 1 15 05.01.1952 2372

BGBl. Teil I 1951 ab Seite 759 – Überleitungsgesetze I 44 759 04.09.1951 2374

Neufassung des Erbschaftsteuergesetzes I 44 764 30.06.1951 2379

Zweites Überleitungsgesetz I 44 774 21.08.1951 2389

Vereinfachung des Einkommensteuergesetzes I 31 411 30.06.1951 2406

Änderung Einkommenssteuergesetz (EStG 1950) I 1 1 08.01.1951 2412

BGBl. Teil I 1950 ab Seite 773 – Überleitungsgesetze I 50 773 04.12.1950 2433

Erstes Überleitungsgesetz I 50 773 28.11.1950 2433

Verordnung Änderung des Einkommensteuergesetzes I 23 187 10.06.1950 2441

DVO Einkommenssteuergesetz (EStGDV 1950)WiGBl. S. 266 I 23 187 07.06.1950 2441

Änderung des EinkommensteuergesetzesWiGBl. S. 109, 266 I 17 95 02.05.1950 2447

Einkommenssteuergesetz (EStG 1950)WiGBl. S. 266 I 17 95 29.04.1950 2447

BGBl. I 1950 ab S. 45 – ÜberleitungsgesetzRGBl.  I  1937  S.  99;  RGBl.  I  1939  S.  297 I 13 45 24.03.1950 2458

BT-Drucksache Nr. 463 463 26.01.1950 2490

BT-Drucksache Nr. 317 317 12.12.1949 2493

WiGBl. Neufassung des Einkommensteuergesetzes 266 10.08.1949 -

WiGBl. Einkommensteuer-DVO (EStDV 1949) 22 109 02.06.1949 2523

WiGBl. Erste DVO (Straffreiheit § 410 RAO)WiGBl. S. 6 19 91 02.07.1949 2531

6



- 6 -

WiGBl. 1. DVO des 2. Gesetzes z.v. Steuerneuordnung 19 94 02.06.1949 2532

WiGBl. Zweites Gesetz - Neuordnung von Steuern 15 69 20.04.1949 2533

WiGBl. Änderung des EStGRGBl. I 1939 S. 297 15 69 20.04.1949 2533

WiGBl. Durchführung der Steuerüberleitung 2 3 27.01.1949 2539

WiGBl. 2. DVO NS-Steuerüberleitung 2 6 13.12.1948 2540

Steuervereinfachungsverordnung I 43 202 14.09.1944 2542

Erlaß des Führers über den totalen Kriegseinsatz I 34 161 25.07.1944 2547

Durchführungsverordnung zum EStG I 139 751 12.12.1941 2548

Einkommenssteuerdurchführungsverordnung (EStDV) I 139 751 07.12.1941 2548

Durchführungsbestimmungen zum EStG I 49 503 20.03.1939 2553

Durchführungsbestimmungen (EStDB 1939) I 49 503 17.03.1939 2553

Änderung des EinkommensteuergesetzesRGBl. I 1939 S. 283 I 35 297 28.02.1939 2559

Einkommenssteuergesetz (EStG 1939) I 35 297 27.02.1939 2559

Änderung des Einkommensteuergesetzes I 33 283 24.02.1939 2585

Einkommenssteuergesetz (EStG 1939) I 33 283 17.02.1939 2585

Verlängerungsgesetz zur Reichsfluchtsteuer I 18 125 06.02.1939 2589

Reichsfluchtsteuerverlängerungsgesetz I 18 125 01.02.1939 2589

Neufassung des Einkommensteuergesetzes (+LStDVO S. 143, 149) I 12 121 ff. 10.02.1938 2590

Einkommenssteuergesetz (EStG 1938) I 12 121 ff. 06.02.1938 2590

Änderung des EinkommensteuergesetzesRGBl. I 1934 S. 1005 I 9 99 04.02.1938 2650

Einkommenssteuergesetz (EStG 1938) I 9 99 01.02.1938 2650

Erlaß über die Führung der Wehrmacht I 10 111 05.02.1938 2657

Errichtung eines Geheimen Kabinettsrats I 10 112 04.02.1938 2657

Feststellung von Besteuerungsgrundlage I 132 1317 03.12.1937 2659

Besteuerungsgrundlagenverordnung nach Reichsabgabenordnung I 132 1317 27.11.1937 2659

Neufassung des BürgersteuergesetzesRGBl. I 1937 S. 1158 I 126 1261 23.11.1937 2661

Bürgersteuergesetz (BStG 1937) I 126 1261 20.11.1937 2661

RGBl. I 1937 ab Seite 1145 I 119 1145 05.11.1937 2675

Neufassung des BürgersteuergesetzesRGBl. I 1934 S. 985 I 119 1158 03.11.1937 2676

Einführungsgesetz zu den Realsteuergesetzen (EinfGRealStG) I 112 961 03.12.1936 2677

Realsteuerngesetz (RealStG) I 112 961 01.12.1936 2677

1. DVO des Einkommenssteuergesetzes (EStG 1935)RGBl. I 1934 S. 921 I 11 153 08.02.1935 2695

Durchführungsverordnung zum EStG (1. EStDVO) I 11 153 06.02.1935 2695

RGBl. Teil I 1934 Nr. 119 (knapp nach 115) ab Seite 1005 I 119 1005 24.10.1934 2711

Einkommenssteuergesetz (EStG 1933) – vgl. ab PDF-Seite 2771 I 119 1005 16.10.1934 2711

Steueranpassungsgesetz (StAnpG) I 115 925 17.10.1934 2771

Allgemeines Steuerrecht nach NS-Weltanschauung I 115 925 16.10.1934 2771

Gesetz über die Einkommensbesteuerung I 1 1 02.01.1934 2788

Einkommenssteuergesetz (EStG 1933) I 1 1 21.12.1933 2788

WD 3 - 3000 – 160/20 „Fortgeltung von Gesetzen aus der NS-Zeit“ 01.07.2020 2801

Wirtschaftsgebietsgesetzblatt (WiGBl.) Jahrgang 1949 ohne S. 266 1949 2810



Gesetz 
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates  

vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU  
über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich  

der Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts*

Vom 20. Dezember 2022

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Gesetz 
über die Meldepflicht und den  

automatischen Austausch von Informationen  
meldender Plattformbetreiber in Steuersachen 
(Plattformen-Steuertransparenzgesetz – PStTG)
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A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n

Unterabschnitt 1

Anwendungsbereich

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Meldepflicht von Platt-
formbetreibern und den automatischen Informations-
austausch aufgrund der Richtlinie 2011/16/EU des 
Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit 
der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung 
und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. 
L 64 vom 11.3.2011, S. 1; Amtshilferichtlinie) in der 
Fassung der Richtlinie (EU) 2021/514 (ABl. L 104 vom 
25.3.2021, S. 1).

(2) Es gelten die Vorschriften der Abgabenordnung, 
soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.

* Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des 
Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU 
über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung (ABl. L 104 vom 25.3.2021, S. 1).
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Unterabschnitt 2

Begriffsbestimmungen

§ 2

Begriffsbestimmungen

Für dieses Gesetz gelten die Begriffsbestimmungen 
der §§ 3 bis 7.

§ 3

Plattform; Plattformbetreiber

(1) Eine Plattform ist jedes auf digitalen Technolo-
gien beruhende System, das es Nutzern ermöglicht, 
über das Internet mittels einer Software miteinander 
in Kontakt zu treten und Rechtsgeschäfte abzuschlie-
ßen, die gerichtet sind auf

1. die Erbringung relevanter Tätigkeiten (§ 5) durch An-
bieter für andere Nutzer oder

2. die Erhebung und Zahlung einer mit einer relevanten 
Tätigkeit zusammenhängenden Vergütung.

Eine Plattform liegt auch vor, wenn der Betreiber des 
Systems mit Anbietern oder anderen Nutzern Rechts-
geschäfte abschließt, die auf die Nummern 1 oder 2 in 
Satz 1 gerichtet sind. Unbeschadet der Sätze 1 und 2 
handelt es sich unter anderem nicht um eine Plattform, 
wenn die Software ausschließlich ermöglicht:

1. die Verarbeitung von Zahlungen, die im Zusammen-
hang mit einer relevanten Tätigkeit erfolgen;

2. das Auflisten einer relevanten Tätigkeit oder die 
Werbung für eine relevante Tätigkeit durch Nutzer 
oder

3. die Umleitung oder Weiterleitung von Nutzern auf 
eine Plattform.

(2) Ein Plattformbetreiber ist jeder Rechtsträger, der 
sich verpflichtet, einem Anbieter eine Plattform ganz 
oder teilweise zur Verfügung zu stellen.

(3) Ein freigestellter Plattformbetreiber ist ein Platt-
formbetreiber, der

1. gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern nach 
§ 11 oder

2. gegenüber der zuständigen Behörde eines anderen 
Mitgliedstaats der Europäischen Union im Einklang 
mit den dort geltenden Rechtsvorschriften

den Nachweis erbracht hat, dass die von ihm betrie-
bene Plattform nicht von meldepflichtigen Anbietern 
genutzt werden kann.

(4) Ein meldender Plattformbetreiber ist ein Platt-
formbetreiber, bei dem es sich nicht um einen freige-
stellten Plattformbetreiber handelt und der

1. seinen Sitz oder seine Geschäftsleitung

a) im Inland hat,

b) nicht im Inland hat, aber

aa) nach dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland eingetragen ist oder,

bb) eine Betriebsstätte im Inland hat und kein 
qualifizierter Plattformbetreiber (§ 7 Absatz 1) 
ist oder

2. kein qualifizierter Plattformbetreiber ist und

a) in keinem anderen Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union nach den dort geltenden Rechtsvor-
schriften steuerlich ansässig ist,

b) in keinem anderen Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union die Voraussetzungen entsprechend 
der Nummer 1 erfüllt und

c) eine Plattform betreibt, die

aa) die Erbringung relevanter Tätigkeiten durch 
meldepflichtige Anbieter ermöglicht oder

bb) die Erbringung relevanter Tätigkeiten nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ermöglicht, 
wenn das unbewegliche Vermögen in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union bele-
gen ist.

§ 4

Nutzer; Anbieter

(1) Ein Nutzer ist jede natürliche Person oder jeder 
Rechtsträger, die oder der eine Plattform in Anspruch 
nimmt. Nutzer ist nicht der Plattformbetreiber.

(2) Ein Anbieter ist jeder Nutzer, der zu irgendeinem 
Zeitpunkt im Meldezeitraum auf einer Plattform regis-
triert ist und eine relevante Tätigkeit anbieten kann.

(3) Ein bestehender Anbieter ist jeder Anbieter, der 
auf einer Plattform am 1. Januar 2023 registriert ist. 
Wird ein Rechtsträger zu einem Zeitpunkt nach dem 
1. Januar 2023 erstmals meldender Plattformbetreiber, 
so gelten alle Anbieter, die zu diesem Zeitpunkt bereits 
registriert sind, als bestehende Anbieter.

(4) Ein aktiver Anbieter ist ein Anbieter, der im 
Meldezeitraum eine relevante Tätigkeit erbringt oder 
dem im Meldezeitraum eine Vergütung gezahlt oder 
gutgeschrieben wird, die im Zusammenhang mit einer 
relevanten Tätigkeit steht.

(5) Ein freigestellter Anbieter ist jeder Anbieter, der

1. ein staatlicher Rechtsträger ist,

2. ein Rechtsträger ist, dessen Aktien regelmäßig an 
einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt 
werden, oder ein verbundener Rechtsträger eines 
Rechtsträgers ist, dessen Aktien regelmäßig an 
einer anerkannten Wertpapierbörse gehandelt 
werden,

3. ein Rechtsträger ist, der im Meldezeitraum unter 
Inanspruchnahme derselben Plattform in mehr als 
2 000 Fällen relevante Tätigkeiten nach § 5 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 in Bezug auf eine inserierte Immo-
bilieneinheit (§ 6 Absatz 7) erbracht hat oder

4. im Meldezeitraum unter Inanspruchnahme dersel-
ben Plattform in weniger als 30 Fällen relevante 
Tätigkeiten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 
erbracht und dadurch insgesamt weniger als 
2 000 Euro als Vergütung gezahlt oder gutgeschrie-
ben bekommen hat.

Ein Anbieter, der ausschließlich die Voraussetzungen 
des Satzes 1 Nummer 3 oder Nummer 4 erfüllt, ist 
nur in Bezug auf die dort genannte relevante Tätigkeit 
ein freigestellter Anbieter.

2731 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2022 Teil I Nr. 56, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2022 

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de



(6) Ein meldepflichtiger Anbieter ist ein aktiver An-
bieter, bei dem es sich nicht um einen freigestellten 
Anbieter handelt und der

1. im Inland ansässig ist oder relevante Tätigkeiten 
nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Bezug auf 
unbewegliches Vermögen erbracht hat, das im In-
land belegen ist, oder

2. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union ansässig ist oder relevante Tätigkeiten nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Bezug auf un-
bewegliches Vermögen erbracht hat, das in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union be-
legen ist.

Ein Anbieter gilt in dem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union als ansässig, in dem er seinen Sitz oder, bei 
einer natürlichen Person, seinen Wohnsitz hat. Wurde 
die Steueridentifikationsnummer, die nach den §§ 17 
und 18 bei dem Anbieter erhoben worden ist, von 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union erteilt, 
so gilt der Anbieter auch in dem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union als ansässig, der die Steueridentifika-
tionsnummer erteilt hat. Sofern bei dem Anbieter nach 
§ 17 Absatz 2 Informationen zu einer Betriebsstätte 
erhoben worden sind, gilt der Anbieter auch in dem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union als ansässig, in 
dem die Betriebsstätte gelegen ist. Ungeachtet der 
Sätze 2 bis 4 gilt ein Anbieter in jedem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union als ansässig, der durch einen 
bereitgestellten Identifizierungsdienst nach § 17 Ab-
satz 5 bestätigt wurde als Staat, in dem der Anbieter 
ansässig ist.

§ 5

Relevante Tätigkeit; Vergütung

(1) Eine relevante Tätigkeit ist jede der folgenden 
Tätigkeiten, wenn sie gegen eine Vergütung erbracht 
wird:

1. die zeitlich begrenzte Überlassung von Nutzungen 
und anderen Rechten jeder Art an unbeweglichem 
Vermögen;

2. die Erbringung persönlicher Dienstleistungen;

3. der Verkauf von Waren;

4. die zeitlich begrenzte Überlassung von Nutzungen 
und anderen Rechten jeder Art an Verkehrsmitteln.

Eine relevante Tätigkeit ist nicht die Tätigkeit eines 
Anbieters, der als nichtselbständig Beschäftigter des 
Plattformbetreibers oder eines mit dem Plattformbe-
treiber verbundenen Rechtsträgers handelt.

(2) Vergütung ist jegliche Form von Entgelt, die 
einem Anbieter im Zusammenhang mit einer relevanten 
Tätigkeit gezahlt oder gutgeschrieben wird, abzüglich 
aller vom Plattformbetreiber einbehaltenen oder erho-
benen Gebühren, Provisionen oder Steuern. Die Höhe 
der Vergütung ist dem Plattformbetreiber bekannt oder 
müsste ihm bekannt sein; dem Plattformbetreiber ist 
das Wissen aller mit ihm verbundenen Rechtsträger 
und beauftragten Dienstleister zuzurechnen. Für das 
Vorliegen einer Vergütung ist es unerheblich, von 
wem das Entgelt erbracht wird.

(3) Eine persönliche Dienstleistung ist jede zeitlich 
begrenzte oder auf eine bestimmte Aufgabe bezogene 
Tätigkeit, die von einer oder mehreren Personen ent-

weder selbständig oder im Namen eines Rechtsträgers 
ausgeführt wird, nachdem sie von einem Nutzer ange-
fordert worden ist. Es ist unerheblich, ob die Tätigkeit 
dem Nutzer virtuell oder an einem physischen Ort zur 
Verfügung gestellt wird. Eine Tätigkeit, die in zeitlicher 
und inhaltlicher Hinsicht unabhängig davon erbracht 
wird, ob sie durch einen bestimmten Nutzer oder eine 
Gruppe bestimmter Nutzer angefordert worden ist, ist 
keine persönliche Dienstleistung.

(4) Waren sind alle körperlichen Gegenstände.

(5) Verkehrsmittel sind alle motorisierten und nicht 
motorisierten beweglichen Gegenstände, die die indi-
viduelle Beförderung von Personen oder Gütern zu 
Land, zu Wasser oder in der Luft ermöglichen.

§ 6

Sonstige Begriffsbestimmungen

(1) Ein Rechtsträger ist eine juristische Person, eine 
Personenvereinigung oder eine Vermögensmasse.

(2) Ein verbundener Rechtsträger ist mit einem 
anderen Rechtsträger verbunden, wenn

1. er den anderen Rechtsträger beherrscht oder von 
diesem beherrscht wird oder

2. beide Rechtsträger der gleichen Beherrschung 
unterliegen.

Beherrschung liegt dann vor, wenn ein Rechtsträger 
oder eine natürliche Person unmittelbar oder mittel-
bar zu mehr als 50 Prozent am Kapital, an den Mit-
gliedschaftsrechten, an den Beteiligungsrechten oder 
an den Stimmrechten eines Rechtsträgers beteiligt 
ist, wobei mittelbare und unmittelbare Beteiligungen 
addiert werden. Bei einer mittelbaren Beteiligung 
wird die Erfüllung der Anforderung, dass mehr als 
50 Prozent der Rechte nach Satz 2 an einem anderen 
Rechtsträger gehalten werden, durch Multiplikation der 
Beteiligungsquoten an den nachgeordneten Rechts-
trägern ermittelt. Ein Rechtsträger oder eine natürliche 
Person mit einer Stimmrechtsbeteiligung von mehr als 
50 Prozent gilt dabei als Halter von 100 Prozent der 
Stimmrechte.

(3) Ein staatlicher Rechtsträger ist die Regierung, 
eine Gebietskörperschaft oder eine Behörde eines 
Staates sowie eine Einrichtung, die sich unter der Kon-
trolle eines Staates oder einer oder mehrerer Gebiets-
körperschaften befindet.

(4) Eine Steueridentifikationsnummer ist

1. eine von einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union erteilte Identifikationsnummer eines Steuer-
pflichtigen oder eine funktionale Entsprechung, 
wenn keine Steueridentifikationsnummer vorhanden 
ist,

2. im Fall der Bundesrepublik Deutschland

a) die Wirtschafts-Identifikationsnummer nach 
§ 139c der Abgabenordnung,

b) sofern die Wirtschafts-Identifikationsnummer 
nicht vergeben wurde, die Identifikationsnummer 
nach § 139b der Abgabenordnung oder

c) sofern weder eine Wirtschafts-Identifikationsnum-
mer noch eine Identifikationsnummer vergeben 
wurde, die vom örtlich zuständigen Finanzamt 
erteilte Steuernummer.
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(5) Eine Identifikationsnummer für Umsatzsteuer-
zwecke ist eine von einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union erteilte individuelle Mehrwertsteuer- 
Identifikationsnummer nach Artikel 214 der Richtlinie 
2006/112/EG. Im Fall der Bundesrepublik Deutschland 
ist die Identifikationsnummer für Umsatzsteuerzwecke 
die vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer nach § 27a des Umsatz-
steuergesetzes.

(6) Der Meldezeitraum ist das Kalenderjahr, für das 
die Meldung gemäß Abschnitt 2 erfolgt.

(7) Eine inserierte Immobilieneinheit umfasst alle 
unbeweglichen Vermögen, die an derselben Anschrift 
gelegen sind, im Eigentum desselben Eigentümers 
stehen und von demselben Anbieter auf einer Plattform 
angeboten werden für die Erbringung relevanter Tätig-
keiten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1.

(8) Die Kennung des Finanzkontos ist die eindeuti-
ge, dem Plattformbetreiber vorliegende Kennnummer 
oder Referenz des jeweiligen Bankkontos oder eines 
ähnlichen Zahlungsdienstkontos, auf das die Vergü-
tung gezahlt oder gutgeschrieben wird.

(9) Ein Identifizierungsdienst ist ein elektronisches 
Verfahren, das ein Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder die Europäische Union einem Plattform-
betreiber zur direkten Bestätigung der Identität und 
steuerlichen Ansässigkeit eines Anbieters bereitstellt.

(10) Ein Drittstaat ist jeder Staat oder jedes Gebiet, 
der oder das nicht Mitgliedstaat der Europäischen 
Union ist.

§ 7

Qualifizierter Plattformbetreiber,  
qualifizierter Drittstaat, qualifizierte  

Vereinbarung, qualifizierte relevante Tätigkeit

(1) Ein qualifizierter Plattformbetreiber ist ein Platt-
formbetreiber,

1. der in einem qualifizierten Drittstaat ansässig ist und

2. bei dem sämtliche relevante Tätigkeiten, deren Er-
bringung die von ihm betriebene Plattform ermög-
licht, qualifizierte relevante Tätigkeiten sind.

Eine Ansässigkeit in einem qualifizierten Drittstaat liegt 
vor, wenn der Plattformbetreiber in einem qualifizierten 
Drittstaat nach den dort geltenden Rechtsvorschriften

1. steuerlich ansässig ist oder

2. steuerlich nicht ansässig ist, aber

a) nach dem Recht des qualifizierten Drittstaats ein-
getragen ist oder

b) den Ort seiner tatsächlichen Geschäftsleitung in 
dem qualifizierten Drittstaat hat.

(2) Ein qualifizierter Drittstaat ist ein Drittstaat,

1. zwischen dem und allen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union eine qualifizierte Vereinbarung be-
steht und

2. der alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
öffentlich als meldepflichtige Staaten benannt hat.

(3) Eine qualifizierte Vereinbarung ist eine wirksame 
Vereinbarung zwischen den zuständigen Behörden 
eines Mitgliedstaats der Europäischen Union und eines 
Drittstaats, die den automatischen Austausch von 

Informationen an eine zuständige Behörde eines Mit-
gliedstaats der Europäischen Union vorschreibt, die 
den meldepflichtigen Informationen nach § 14 gleich-
wertig sind. Die Gleichwertigkeit im Sinne von Satz 1 
bestimmt sich nach den Feststellungen, die von der 
Europäischen Kommission im Wege von Durchfüh-
rungsrechtsakten nach Artikel 8ac Absatz 7 der Amts-
hilferichtlinie getroffen werden.

(4) Eine qualifizierte relevante Tätigkeit ist jede rele-
vante Tätigkeit, zu der gemäß einer qualifizierten Ver-
einbarung ein automatischer Austausch von Informa-
tionen vorgeschrieben ist.

Unterabschnitt 3

Verfahrensvorschriften

§ 8

Zuständige Behörde

Zuständige Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist 
das Bundesministerium der Finanzen, soweit nicht 
die Zuständigkeit des Bundeszentralamts für Steuern 
nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5g des Finanzver-
waltungsgesetzes gegeben ist oder sich aus diesem 
Gesetz etwas anderes ergibt.

§ 9

Aufgaben des Bundeszentralamts für Steuern

(1) Das Bundeszentralamt für Steuern nimmt Infor-
mationen entgegen, die ihm von meldenden Plattform-
betreibern nach § 13 und von den zuständigen Behör-
den der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union nach Artikel 8ac Absatz 2 der Amtshilferichtlinie 
übermittelt werden, und speichert diese Informationen.

(2) Das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt 
entgegengenommene Informationen zu meldepflichti-
gen Anbietern nach § 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 
zur Durchführung des Besteuerungsverfahrens an die 
zuständige Landesfinanzbehörde weiter. § 88 Ab-
satz 4 Satz 1 der Abgabenordnung ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass ein unverhältnismäßiger Aufwand 
bei der Zuordnung der Daten zu einem bestimmten 
Steuerpflichtigen oder einem bestimmten Finanzamt 
gegeben ist, wenn sich die Zuordnung nicht mittels 
verfügbarer automatisierter Verfahren vornehmen 
lässt. § 88 Absatz 4 Satz 2 der Abgabenordnung ist 
nicht anzuwenden.

(3) Das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt 
entgegengenommene Informationen zu meldepflichti-
gen Anbietern nach § 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 an

1. die zuständigen Behörden aller Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, in denen der jeweilige melde-
pflichtige Anbieter als ansässig gilt, und

2. die zuständigen Behörden aller Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, in denen das unbewegliche 
Vermögen belegen ist, wenn der meldepflichtige 
Anbieter relevante Tätigkeiten nach § 5 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 erbracht hat.

Die Übermittlung erfolgt mit Ablauf des zweiten Monats 
des Kalenderjahres, das auf den Meldezeitraum folgt. 
Eine Anhörung der Beteiligten nach § 117 Absatz 4 
Satz 3 der Abgabenordnung findet nicht statt.

2733 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2022 Teil I Nr. 56, ausgegeben zu Bonn am 28. Dezember 2022 

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de



(4) Das Bundeszentralamt für Steuern ist berechtigt, 
die Informationen, die ihm nach Absatz 1 übermittelt 
worden sind, zur Erfüllung der ihm gesetzlich übertra-
genen Aufgaben auszuwerten. Eine Auswertung der 
Informationen durch die jeweils zuständige Landes-
finanzbehörde bleibt hiervon unberührt. § 19 Absatz 2 
des EU-Amtshilfegesetzes bleibt unberührt.

(5) Das Bundeszentralamt für Steuern bewahrt 
die Informationen, die ihm nach Absatz 1 übermittelt 
worden sind, ab dem Zeitpunkt der Entgegennahme 
15 Jahre lang auf. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
hat das Bundeszentralamt für Steuern die Daten zum 
Jahresende zu löschen. Nimmt das Bundeszentralamt 
für Steuern vor dem in Satz 2 genannten Zeitpunkt eine 
Änderungsmeldung entgegen, so beginnt die Frist 
nach Satz 1 mit dem Zeitpunkt, zu dem die Änderungs-
meldung entgegengenommen worden ist.

(6) Das Bundeszentralamt für Steuern veröffentlicht 
auf seiner Internetseite

1. Mitteilungen der zuständigen Behörden anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die nach 
Artikel 8ac Absatz 2 Buchstabe h der Amtshilfe-
richtlinie gemacht wurden. Das Bundesministerium 
der Finanzen teilt nach Artikel 8ac Absatz 2 Buch-
stabe h der Amtshilferichtlinie den zuständigen Be-
hörden aller anderen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union mit, dass die zuständige Behörde 
der Bundesrepublik Deutschland die Kennung des 
Finanzkontos nicht zu verwenden beabsichtigt;

2. Feststellungen der Europäischen Kommission nach 
§ 7 Absatz 3 Satz 2;

3. eine Liste der Identifizierungsdienste, die von Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union oder der Euro-
päischen Union bereitgestellt sind, und

4. eine Liste der von Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union und der Europäischen Union kostenlos zur 
Verfügung gestellten elektronischen Schnittstellen 
zur Überprüfung der Gültigkeit der Steueridentifika-
tionsnummer oder der Identifikationsnummer für 
Umsatzsteuerzwecke.

(7) Das Bundeszentralamt für Steuern führt das Ver-
fahren zur Registrierung meldender Plattformbetreiber 
nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 nach Maßgabe des § 12, 
einschließlich der damit verbundenen Mitteilungen an 
die Europäische Kommission und die zuständigen Be-
hörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, durch. Das Bundeszentralamt für Steuern be-
rücksichtigt dabei die Durchführungsrechtsakte der 
Europäischen Kommission nach Artikel 8ac Absatz 4 
Unterabsatz 3 der Amtshilferichtlinie.

(8) Das Bundeszentralamt für Steuern unterrichtet 
die zuständigen Behörden aller anderen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union über jede Feststellung, die 
das Bundeszentralamt für Steuern nach § 11 in Bezug 
auf einen freigestellten Plattformbetreiber nach § 3 Ab-
satz 3 getroffen hat, sowie über jede Änderung einer 
solchen Feststellung.

(9) Für die in den Absätzen 7 und 8 genannten 
Zwecke nutzt das Bundeszentralamt für Steuern das 
Zentralverzeichnis nach Artikel 8ac Absatz 6 der Amts-
hilferichtlinie.

(10) Das Bundeszentralamt für Steuern prüft die 
Einhaltung der Melde- und Sorgfaltspflichten, die den 
meldenden Plattformbetreibern nach diesem Gesetz 
auferlegt werden. § 147 Absatz 5 und 6 und die §§ 193 
bis 203a der Abgabenordnung sowie § 12 des EU- 
Amtshilfegesetzes gelten entsprechend.

(11) Das Bundeszentralamt für Steuern ergreift nach 
den §§ 26 und 27 Maßnahmen zur Durchsetzung der 
Pflichten nach diesem Gesetz.

§ 10

Auskunft

(1) Das Bundeszentralamt für Steuern kann auf An-
trag auf Grundlage eines genau bestimmten Sachver-
haltes eine Auskunft erteilen über

1. das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 3 Ab-
satz 1,

2. das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 5 Ab-
satz 1.

Die Auskunft wird nur erteilt, wenn an ihr ein besonde-
res Interesse des Antragstellers besteht.

(2) Der Antrag ist schriftlich oder elektronisch zu 
stellen. Der Antrag hat zu enthalten:

1. die genaue Bezeichnung des Antragstellers;

2. eine umfassende und in sich abgeschlossene 
Darstellung des Sachverhalts;

3. eine Darlegung des besonderen Interesses des 
Antragstellers;

4. eine ausführliche Darlegung des eigenen Rechts-
standpunktes;

5. die Formulierung konkreter Rechtsfragen;

6. eine Erklärung, ob und gegebenenfalls in welchen 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
der Antragsteller nach den dort geltenden Rechts-
vorschriften eine entsprechende Auskunft beantragt 
hat sowie gegebenenfalls den Inhalt der ihm erteil-
ten Auskunft;

7. die Versicherung, dass alle für die Erteilung der 
Auskunft und für die Beurteilung erforderlichen 
Angaben gemacht wurden und der Wahrheit ent-
sprechen.

(3) Über den Antrag soll innerhalb von sechs Mona-
ten ab Eingang des Antrags beim Bundeszentralamt 
für Steuern entschieden werden; kann das Bundes-
zentralamt für Steuern nicht innerhalb dieser Frist über 
den Antrag entscheiden, ist dies dem Antragsteller 
unter Angabe der Gründe mitzuteilen.

(4) Die von dem Bundeszentralamt für Steuern 
erteilte Auskunft ist für die Frage, ob Pflichten nach 
diesem Gesetz bestehen, bindend, wenn der tatsäch-
lich verwirklichte Sachverhalt von dem der Auskunft 
zugrunde gelegten Sachverhalt nicht abweicht. Die 
Auskunft ist nicht bindend, wenn sie zuungunsten des 
Antragstellers dem geltenden Recht widerspricht. Die 
Bindungswirkung der Auskunft entfällt ab dem Zeit-
punkt, in dem die Rechtsvorschriften, auf denen die 
Auskunft beruht, aufgehoben oder geändert werden. 
Unbeschadet der §§ 129 bis 131 der Abgabenordnung 
kann eine Auskunft mit Wirkung für die Zukunft aufge-
hoben oder geändert werden, wenn sich herausstellt, 
dass die erteilte Auskunft unrichtig war.
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(5) Das Bundeszentralamt für Steuern erhebt für die 
Bearbeitung eines Antrags eine Gebühr, die vor der Er-
teilung der Auskunft festzusetzen ist. Die Gebühr ist 
vom Antragsteller innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe ihrer Festsetzung zu entrichten. Die Gebühr 
beträgt 5 000 Euro. Auf die Gebühr kann ganz oder 
teilweise verzichtet werden, wenn ihre Erhebung nach 
Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. Die Gebühr 
kann insbesondere ermäßigt werden, wenn ein Antrag 
auf Erteilung einer Auskunft vor ihrer Bekanntgabe zu-
rückgenommen wird.

§ 11

Verfahren zur Feststellung  
eines freigestellten Plattformbetreibers

(1) Das Bundeszentralamt für Steuern stellt auf An-
trag eines Plattformbetreibers fest, dass es sich bei 
ihm um einen freigestellten Plattformbetreiber handelt, 
wenn der Plattformbetreiber den Nachweis erbracht 
hat, dass die von ihm betriebene Plattform nicht von 
meldepflichtigen Anbietern genutzt werden kann. Die 
Feststellung kann nur für jeweils einen Meldezeitraum 
getroffen werden.

(2) Das Bundeszentralamt für Steuern verlängert 
eine Feststellung auf Antrag für einen sich anschlie-
ßenden Meldezeitraum, wenn der Plattformbetreiber 
nachweist, dass die Verhältnisse, die der ursprüng-
lichen Feststellung zugrunde gelegen haben, sich in der 
Zwischenzeit nicht geändert haben und sich im Verlauf 
des sich anschließenden Meldezeitraums voraussicht-
lich nicht ändern werden.

(3) Berechtigt, einen Antrag auf Feststellung oder 
auf Verlängerung einer Feststellung zu stellen, sind 
Plattformbetreiber, die nach § 13 Absatz 1 bis 4 zur 
Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern grund-
sätzlich verpflichtet wären. Der Antrag nach Absatz 1 
ist spätestens bis zum 31. Oktober eines Jahres für 
den laufenden Meldezeitraum und der Antrag nach Ab-
satz 2 spätestens bis zum 31. Oktober eines Jahres für 
den folgenden Meldezeitraum schriftlich oder elektro-
nisch zu stellen.

(4) Der Antrag hat zu enthalten:

1. die genaue Bezeichnung des Antragstellers und 
gegebenenfalls aller anderen Plattformbetreiber 
derselben Plattform;

2. die Anschrift des Sitzes und die elektronischen 
Adressen, einschließlich der Internetadressen, des 
Antragstellers und gegebenenfalls aller anderen 
Plattformbetreiber derselben Plattform;

3. jede Steueridentifikationsnummer und Identifika-
tionsnummer für Umsatzsteuerzwecke, die dem 
Plattformbetreiber erteilt wurde;

4. die Gründe für eine grundsätzliche Verpflichtung 
des Antragstellers zur Meldung an das Bundes-
zentralamt für Steuern;

5. eine Erklärung, ob und gegebenenfalls in welchen 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
der Antragsteller oder ein anderer Betreiber dersel-
ben Plattform nach den dort geltenden Rechtsvor-
schriften zu einer Meldung verpflichtet ist;

6. die Angabe des Meldezeitraums, für den die Fest-
stellung oder die Verlängerung einer Feststellung 
beantragt wird;

7. eine Erklärung, ob und gegebenenfalls gegenüber 
welchen zuständigen Behörden anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union der Antragsteller 
oder ein anderer Betreiber derselben Plattform nach 
den dort geltenden Rechtsvorschriften für den nach 
Nummer 6 angegebenen Meldezeitraum den Nach-
weis erbracht hat, dass die von ihm betriebene 
Plattform nicht von meldepflichtigen Anbietern ge-
nutzt werden kann, oder die Erbringung eines sol-
chen Nachweises beabsichtigt;

8. eine Darlegung der Umstände, einschließlich der 
vertraglichen, technischen und administrativen Vor-
kehrungen, die zuverlässig verhindern, dass die 
Plattform, die Gegenstand des Antrags ist, tatsäch-
lich von meldepflichtigen Anbietern genutzt werden 
kann.

Dem Antrag sind die erforderlichen Unterlagen beizu-
fügen.

(5) Das Bundeszentralamt für Steuern kann mit den 
zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union Informationen austauschen, die 
zur Ermittlung des Sachverhaltes und zur Entschei-
dung über den Antrag erforderlich sind; eine Anhörung 
des Antragstellers nach § 117 Absatz 4 Satz 3 der 
Abgabenordnung findet nicht statt.

(6) Das Bundeszentralamt für Steuern kann eine 
Feststellung oder die Verlängerung einer Feststellung 
zurücknehmen oder für die Zukunft widerrufen, wenn 
die Verhältnisse nach Absatz 1 oder 2 nicht oder nicht 
mehr erfüllt werden.

(7) Das Bundeszentralamt für Steuern erhebt für die 
Bearbeitung eines Antrags Gebühren, die vor der Ertei-
lung oder Verlängerung der Feststellung festzusetzen 
sind. Die Gebühr ist vom Antragsteller innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe ihrer Festsetzung zu ent-
richten. Die Gebühr beträgt 5 000 Euro für jeden Antrag 
auf Feststellung sowie 2 500 Euro für jeden Antrag auf 
Verlängerung einer Feststellung.

(8) Ein freigestellter Plattformbetreiber, für den eine 
Feststellung oder die Verlängerung einer Feststellung 
getroffen worden ist, hat dem Bundeszentralamt für 
Steuern unverzüglich jede Änderung der Angaben nach 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 bis 8 mitzuteilen.

§ 12

Registrierung

(1) Meldende Plattformbetreiber müssen sich un-
verzüglich nach Eintritt der Voraussetzungen des § 3 
Absatz 4 Nummer 2 einmalig bei einer zuständigen 
Behörde eines Mitgliedstaats der Europäischen Union 
registrieren.

(2) Entscheidet ein meldender Plattformbetreiber, 
sich beim Bundeszentralamt für Steuern zu registrie-
ren, hat er dem Bundeszentralamt für Steuern folgende 
Informationen elektronisch mitzuteilen:

1. die genaue Bezeichnung des meldenden Plattform-
betreibers;

2. die Anschrift seines Sitzes;

3. die elektronischen Adressen, einschließlich der In-
ternetadressen des meldenden Plattformbetreibers;

4. jede Steueridentifikationsnummer, die dem melden-
den Plattformbetreiber erteilt wurde;
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5. eine Erklärung mit Informationen über die Identifizie-
rung des meldenden Plattformbetreibers für Um-
satzsteuerzwecke gemäß den §§ 18i und 18j des 
Umsatzsteuergesetzes oder gemäß einer vergleich-
baren Regelung eines anderen Mitgliedstaats der 
Europäischen Union nach Titel XII Kapitel 6 Ab-
schnitt 2 und 3 der Richtlinie 2006/112/EG;

6. alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in 
denen

a) die meldepflichtigen Anbieter nach § 4 Absatz 6 
als ansässig gelten, oder

b) das unbewegliche Vermögen belegen ist, in 
Bezug auf das die meldepflichtigen Anbieter 
relevante Tätigkeiten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 über die Plattform erbracht haben.

Das Bundeszentralamt für Steuern weist dem melden-
den Plattformbetreiber vorbehaltlich des Absatzes 8 
Satz 1 eine Registriernummer zu.

(3) Meldende Plattformbetreiber, denen das Bundes-
zentralamt für Steuern eine Registriernummer zugewie-
sen hat, haben dem Bundeszentralamt für Steuern jede 
Änderung der in Absatz 2 Satz 1 genannten Informa-
tionen unverzüglich mitzuteilen.

(4) Das Bundeszentralamt für Steuern teilt den zu-
ständigen Behörden aller anderen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union die Registriernummer mit, die es 
einem meldenden Plattformbetreiber zugewiesen hat, 
sowie die in Absatz 2 Satz 1 genannten Informationen 
und alle Änderungen dieser Informationen.

(5) Das Bundeszentralamt für Steuern ersucht die 
Europäische Kommission, die Registrierung eines mel-
denden Plattformbetreibers, dem es eine Registrier-
nummer erteilt hat, aus dem Zentralverzeichnis gemäß 
Artikel 8ac Absatz 5 der Amtshilferichtlinie zu löschen, 
wenn

1. der Plattformbetreiber dem Bundeszentralamt für 
Steuern mitteilt, dass die Voraussetzungen nach 
§ 3 Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe c nicht länger 
erfüllt sind,

2. das Bundeszentralamt für Steuern Grund zu der An-
nahme hat, dass die Voraussetzungen nach § 3 Ab-
satz 4 Nummer 2 Buchstabe c nicht länger erfüllt 
sind, obwohl eine Mitteilung nach Nummer 1 unter-
blieben ist,

3. der Plattformbetreiber nicht länger die Vorausset-
zungen des § 3 Absatz 4 Nummer 2 erfüllt oder

4. das Bundeszentralamt für Steuern die Registrierung 
gemäß Absatz 7 widerrufen hat.

(6) Das Bundeszentralamt für Steuern unterrichtet 
die Europäische Kommission unverzüglich über jeden 
meldenden Plattformbetreiber, der die Voraussetzun-
gen nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe c erfüllt 
und nicht nach Absatz 1 beim Bundeszentralamt für 
Steuern oder bei einer anderen zuständigen Behörde 
eines Mitgliedstaats der Europäischen Union registriert 
ist.

(7) Hat das Bundeszentralamt für Steuern einem 
meldenden Plattformbetreiber eine Registriernummer 
zugewiesen und kommt der meldende Plattformbetrei-
ber seiner Meldepflicht nach § 13 Absatz 1 und 4 nicht 
nach, widerruft das Bundeszentralamt für Steuern die 
erteilte Registrierung. Der Widerruf erfolgt frühestens 

nach Ablauf von 30 Tagen und spätestens nach Ablauf 
von 90 Tagen nachdem der meldende Plattform-
betreiber das zweite Mal erfolglos an die Meldepflicht 
erinnert und ihm der Widerruf der Registrierung ange-
kündigt worden ist. Die §§ 25 bis 27 bleiben unberührt.

(8) Hat das Bundeszentralamt für Steuern nach 
Absatz 7 oder eine andere zuständige Behörde eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union im Einklang mit 
den dort geltenden Rechtsvorschriften die Registrie-
rung eines meldenden Plattformbetreibers widerrufen, 
so wird diesem vom Bundeszentralamt für Steuern auf 
Antrag eine Registriernummer nur zugewiesen, wenn er 
dem Bundeszentralamt für Steuern eine angemessene 
Sicherheitsleistung gewährt. Die Sicherheitsleistung 
muss erwarten lassen, dass der meldende Plattform-
betreiber seiner Meldepflicht, gegebenenfalls ein-
schließlich noch unerfüllter Meldepflichten für zurück-
liegende Meldezeiträume, nachkommen wird. Die 
§§ 241 bis 248 der Abgabenordnung gelten entspre-
chend. Die Sicherheitsleistung ist dem meldenden 
Plattformbetreiber zurückzugewähren, sobald dieser 
der Meldepflicht für gegebenenfalls zurückliegende 
Meldezeiträume und den unmittelbar nächsten Melde-
zeitraum vollständig und richtig nachgekommen ist. 
Die §§ 25 bis 27 bleiben unberührt.

A b s c h n i t t  2

M e l d e p f l i c h t e n

§ 13

Meldepflicht

(1) Meldende Plattformbetreiber haben die in § 14 
genannten Informationen in Bezug auf den Meldezeit-
raum gemäß den Vorgaben nach

1. § 15 Absatz 1 und

2. § 15 Absatz 2 bis 4

spätestens zum 31. Januar des Jahres, das auf das 
Kalenderjahr folgt, in dem der Anbieter als meldepflich-
tiger Anbieter identifiziert worden ist, dem Bundes-
zentralamt für Steuern zu melden. Wird einem melden-
den Plattformbetreiber bekannt, dass eine Meldung 
entgegen des Satzes 1 innerhalb der dort genannten 
Frist nicht, nicht richtig oder nicht vollständig über-
mittelt worden ist, ist die Meldung unverzüglich nach 
dem Zeitpunkt der Kenntniserlangung von einer unter-
bliebenen, unrichtigen oder unvollständigen Meldung 
durch den meldenden Plattformbetreiber nachzuholen, 
zu korrigieren oder zu vervollständigen; dies gilt auch, 
wenn der meldende Plattformbetreiber den Anbieter 
pflichtwidrig nicht oder nicht rechtzeitig als melde-
pflichtigen Anbieter identifiziert hat. Ergänzend gelten

1. für meldende Plattformbetreiber nach § 3 Absatz 4 
Nummer 1 die Absätze 2 und 3 und

2. für meldende Plattformbetreiber nach § 3 Absatz 4 
Nummer 2 die Absätze 4 und 5.

(2) Ein meldender Plattformbetreiber, der verpflich-
tet ist, die Informationen nach § 14 auch an die zustän-
dige Behörde zumindest eines anderen Mitgliedstaats 
der Europäischen Union aufgrund der dort geltenden 
Rechtsvorschriften zu melden, hat zu entscheiden, an 
welche zuständige Behörde er die Informationen mel-
det. Der meldende Plattformbetreiber hat spätestens 
bis zu dem in Absatz 1 Satz 1 genannten Zeitpunkt 
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seine Entscheidung den zuständigen Behörden der 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit-
zuteilen. Entscheidet ein meldender Plattformbetreiber 
nach Satz 2, die Informationen anstelle an das Bundes-
zentralamt für Steuern an die zuständige Behörde 
eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union 
zu melden, ist er von der Meldepflicht nach Absatz 1 
Satz 1 befreit.

(3) Mehrere Betreiber derselben Plattform sind 
nebeneinander als meldende Plattformbetreiber nach 
Absatz 1 Satz 1 verpflichtet. Ein meldender Plattform-
betreiber ist von der Meldepflicht befreit, wenn er 
nachweisen kann, dass ein anderer meldender Platt-
formbetreiber die Informationen nach § 14 dem Bun-
deszentralamt für Steuern oder der zuständigen Be-
hörde eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen 
Union im Einklang mit den dort geltenden Rechtsvor-
schriften gemeldet hat.

(4) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 ist ein melden-
der Plattformbetreiber nur dann zur Meldung gegen-
über dem Bundeszentralamt für Steuern verpflichtet, 
wenn er nach § 12 beim Bundeszentralamt für Steuern 
registriert ist.

(5) Ungeachtet des Absatzes 4 und abweichend von 
§ 14 ist ein meldender Plattformbetreiber nicht ver-
pflichtet, Informationen über qualifizierte relevante Tä-
tigkeiten von meldepflichtigen Anbietern zu melden, 
wenn

1. der automatische Austausch gleichwertiger Infor-
mationen mit der zuständigen Behörde eines Mit-
gliedstaats der Europäischen Union gemäß einer 
qualifizierten Vereinbarung vorgeschrieben ist und

2. die meldepflichtigen Anbieter

a) in jenem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
als ansässig gelten oder

b) relevante Tätigkeiten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 in Bezug auf unbewegliches Vermö-
gen erbracht haben, welches in jenem Mitglied-
staat der Europäischen Union belegen ist.

§ 14

Meldepflichtige Informationen

(1) Meldende Plattformbetreiber haben die folgen-
den Informationen über sich und über die von ihnen 
betriebene Plattform zu melden:

1. den eingetragenen Namen des Plattformbetreibers;

2. die Anschrift des Sitzes des Plattformbetreibers;

3. die Steueridentifikationsnummer;

4. die Registriernummer nach § 12 Absatz 2 Satz 2, 
sofern ihm diese zugewiesen wurde;

5. sämtliche Firmenbezeichnungen der Plattform, be-
züglich welcher der meldende Plattformbetreiber 
meldet.

(2) Meldende Plattformbetreiber haben für jeden 
meldepflichtigen Anbieter, der eine natürliche Person 
ist, die folgenden Informationen zu melden:

1. den Vor- und Nachnamen;

2. die Anschrift des Wohnsitzes;

3. jede Steueridentifikationsnummer, die dem Anbie-
ter erteilt wurde, und den jeweiligen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union, der sie erteilt hat, oder, 
sofern keine Steueridentifikationsnummer vorhan-
den ist, den Geburtsort;

4. sofern vorhanden, die Identifikationsnummer für 
Umsatzsteuerzwecke;

5. das Geburtsdatum;

6. sofern vorhanden, die Kennung des Finanzkontos, 
es sei denn, in einer auf der Internetseite des 
Bundeszentralamts für Steuern veröffentlichten 
Liste ist angegeben, dass die zuständige Behörde 
des Mitgliedstaats der Europäischen Union, in dem 
der Anbieter als ansässig gilt oder in dem das un-
bewegliche Vermögen belegen ist, in Bezug auf 
das der Anbieter relevante Tätigkeiten nach § 5 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erbracht hat, die Ken-
nung des Finanzkontos nicht zu verwenden beab-
sichtigt;

7. sofern vorhanden, den Namen des Inhabers des 
Finanzkontos, wenn er von dem Namen des An-
bieters abweicht, sowie alle sonstigen der Identifi-
zierung des Kontoinhabers dienlichen Informatio-
nen;

8. jeden Mitgliedstaat der Europäischen Union, in 
dem der Anbieter als ansässig gilt oder in dem 
das unbewegliche Vermögen belegen ist, in Bezug 
auf das der Anbieter relevante Tätigkeiten nach § 5 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erbracht hat;

9. jegliche Gebühren, Provisionen oder Steuern, die in 
jedem Quartal des Meldezeitraums von dem Platt-
formbetreiber einbehalten oder berechnet wurden;

10. die in jedem Quartal des Meldezeitraums insge-
samt gezahlte oder gutgeschriebene Vergütung;

11. die Zahl der relevanten Tätigkeiten, für die in jedem 
Quartal des Meldezeitraums eine Vergütung ge-
zahlt oder gutgeschrieben wurde.

(3) Meldende Plattformbetreiber haben für jeden 
meldepflichtigen Anbieter, der ein Rechtsträger ist, 
die folgenden Informationen zu melden:

1. den eingetragenen Namen;

2. die Anschrift des Sitzes;

3. jede Steueridentifikationsnummer, die diesem An-
bieter erteilt wurde, und den jeweiligen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union, der sie erteilt hat;

4. sofern vorhanden, die Identifikationsnummer für 
Umsatzsteuerzwecke;

5. die Handelsregisternummer;

6. sofern vorhanden, das Bestehen einer Betriebs-
stätte in der Europäischen Union, über die relevante 
Tätigkeiten ausgeübt werden, und den jeweiligen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem sich 
diese Betriebsstätte befindet;

7. die in Absatz 2 Nummer 6 bis 11 genannten Infor-
mationen.

(4) Meldende Plattformbetreiber haben für jeden 
meldepflichtigen Anbieter, der relevante Tätigkeiten 
nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erbracht hat, zu-
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sätzlich zu den Informationen nach den Absätzen 2 
und 3 folgende Informationen zu melden:

1. die Anschrift jeder inserierten Immobilieneinheit;

2. die in jedem Quartal des Meldezeitraums insgesamt 
gezahlte oder gutgeschriebene Vergütung je inse-
rierter Immobilieneinheit;

3. die Anzahl der relevanten Tätigkeiten je inserierter 
Immobilieneinheit;

4. sofern vorhanden, die Art jeder inserierten Immobi-
lieneinheit;

5. sofern vorhanden, die Anzahl der Tage, an denen 
jede inserierte Immobilieneinheit während des Mel-
dezeitraums zur Nutzung nach § 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 überlassen wurde;

6. sofern vorhanden, zu jeder inserierten Immobilien-
einheit die Grundbuchnummer oder eine gleichwer-
tige Angabe nach dem Recht des Mitgliedstaats der 
Europäischen Union, in dem das unbewegliche Ver-
mögen belegen ist.

§ 15

Meldeverfahren

(1) Die Meldung an das Bundeszentralamt für Steu-
ern hat nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 
elektronisch im Wege der Datenfernübertragung über 
amtlich bestimmte Schnittstellen zu erfolgen. Das Bun-
desministerium der Finanzen gibt den amtlich vorge-
schriebenen Datensatz im Bundessteuerblatt bekannt.

(2) Die Informationen über die Vergütung sind in der 
Währung zu melden, in der die Vergütung gezahlt oder 
gutgeschrieben wurde. Wurde die Vergütung nicht in 
Fiat-Geld gezahlt oder gutgeschrieben, ist die Vergü-
tung in einer von dem meldenden Plattformbetreiber 
einheitlich ausgeübten Weise zu bewerten oder umzu-
rechnen und in der Landeswährung des Mitgliedstaats 
der Europäischen Union, in dem der meldepflichtige 
Anbieter als ansässig gilt, zu melden. Gilt der melde-
pflichtige Anbieter in mehreren Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union als ansässig und ist in einem 
dieser Mitgliedstaaten der Europäischen Union der 
Euro die Landeswährung, ist die Vergütung in Euro zu 
melden. Ist im Fall des Satzes 2 in keinem der Mitglied-
staaten der Europäischen Union der Euro die Landes-
währung, steht es dem meldenden Plattformbetreiber 
frei, in welcher Landeswährung er die Vergütung mel-
det.

(3) Die Informationen über die Vergütung und die 
anderen in § 5 Absatz 2 genannten Beträge sind für 
das Quartal des Meldezeitraums zu melden, in dem 
die Vergütung jeweils gezahlt oder gutgeschrieben 
wurde.

(4) Umfasst eine Tätigkeit mehrere der in § 5 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 genannten relevanten 
Tätigkeiten und lässt sich der wirtschaftliche Wert der 
Bestandteile der Tätigkeit bestimmen und einzelnen 
relevanten Tätigkeiten zuordnen, hat der meldende 
Plattformbetreiber jede relevante Tätigkeit mit ihrem 
entsprechenden Wertanteil zu melden. Kann der wirt-
schaftliche Wert der einzelnen Bestandteile der Tätig-
keit nicht bestimmt und nicht einzelnen relevanten 
Tätigkeiten zugeordnet werden, hat der meldende 

Plattformbetreiber auf den Schwerpunkt abzustellen, 
den die Tätigkeit nach der Verkehrsanschauung hat; 
bei einer Tätigkeit, die ausschließlich relevante Tätig-
keiten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 um-
fasst, ist im Zweifel eine relevante Tätigkeit nach § 5 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zu melden. Der meldende 
Plattformbetreiber hat bei der Anwendung der Sätze 1 
und 2 die Ermittlung der Wertanteile sowie die Zuord-
nung von Tätigkeiten und ihrer Bestandteile zu relevan-
ten Tätigkeiten für alle meldepflichtigen Anbieter ein-
heitlich auszuüben.

A b s c h n i t t  3

S o r g f a l t s p f l i c h t e n

§ 16

Anwendung der Sorgfaltspflichten

Es steht meldenden Plattformbetreibern frei, die 
Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach 
den §§ 17 bis 20 nur in Bezug auf aktive Anbieter 
durchzuführen.

§ 17

Erhebung meldepflichtiger Informationen

(1) Für jeden Anbieter, der eine natürliche Person, 
aber kein freigestellter Anbieter ist, haben meldende 
Plattformbetreiber

1. Informationen nach § 14 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 
zu erheben und

2. die Ansässigkeit nach § 4 Absatz 6 Satz 2, 3 und 5 
zu bestimmen.

(2) Für jeden Anbieter, der ein Rechtsträger, aber 
kein freigestellter Anbieter ist, haben meldende Platt-
formbetreiber

1. Informationen nach § 14 Absatz 3 Nummer 1 bis 6 
zu erheben und

2. die Ansässigkeit nach § 4 Absatz 6 Satz 2 bis 5 zu 
bestimmen.

(3) Für jeden Anbieter, der kein freigestellter An-
bieter ist und eine relevante Tätigkeit nach § 5 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 erbringt, haben meldende Plattform-
betreiber zusätzlich zu den Informationen nach Ab-
satz 1 oder 2 Informationen nach § 14 Absatz 4 Num-
mer 1 und 6 zu erheben.

(4) Abweichend von Absatz 1 Nummer 1 und Ab-
satz 2 Nummer 1 ist ein meldender Plattformbetreiber 
nicht verpflichtet, die folgenden Informationen zu er-
heben:

1. nach § 14 Absatz 2 Nummer 3 und Absatz 3 Num-
mer 3 und 5, wenn der Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union, in dem der Anbieter als ansässig 
gilt, diese Informationen dem Anbieter nicht aus-
stellt und

2. nach § 14 Absatz 2 Nummer 3 und Absatz 3 Num-
mer 3, wenn der Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, in dem der Anbieter als ansässig gilt, die 
Erhebung dieser Informationen nicht verlangt.

(5) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 ist ein 
meldender Plattformbetreiber nicht verpflichtet, die 
Informationen nach § 14 Absatz 2 Nummer 2 bis 5 
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und Absatz 3 Nummer 2 bis 6 zu erheben und auch 
nicht verpflichtet, die Ansässigkeit nach § 4 Absatz 6 
Satz 2 bis 4 zu bestimmen, sofern der meldende 
Plattformbetreiber zur Bestätigung der Identität und 
der steuerlichen Ansässigkeit des Anbieters einen 
Identifizierungsdienst verwendet.

(6) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 sind 
die Informationen nach § 14 Absatz 2 Nummer 4, 
Absatz 3 Nummer 4 und 6 und Absatz 4 Nummer 6 
nur zu erheben, soweit der jeweilige Anbieter über 
diese verfügt.

§ 18

Überprüfung meldepflichtiger Informationen

(1) Meldende Plattformbetreiber haben die Plausi-
bilität der in § 14 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 und 
Absatz 3 Nummer 1 bis 5 genannten Informationen 
anhand aller ihnen aus anderen Zusammenhängen 
zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen oder fach-
gesetzlicher Vorgaben zur Verfügung stehenden In-
formationen und Unterlagen zu überprüfen; soweit 
erforderlich und angemessen, darf auch eine Weiter-
verarbeitung bereits erhobener Informationen zum 
Zweck der Überprüfung erfolgen. Stellt ein Mitglied-
staat der Europäischen Union oder die Europäische 
Union kostenlos eine elektronische Schnittstelle zur 
Überprüfung der Gültigkeit einer Steueridentifikations-
nummer oder einer Identifikationsnummer für Umsatz-
steuerzwecke zur Verfügung, ist diese Schnittstelle 
von meldenden Plattformbetreibern zur Überprüfung 
der Gültigkeit der Steueridentifikationsnummer oder 
der Identifikationsnummer für Umsatzsteuerzwecke zu 
nutzen. Ergibt die Überprüfung, dass Informationen 
nicht plausibel sind, hat der meldende Plattformbe-
treiber nach § 17 neue Informationen unverzüglich 
nach Abschluss der Überprüfung zu erheben.

(2) Meldenden Plattformbetreibern steht es frei, die 
Plausibilität der in § 14 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 und 
Absatz 3 Nummer 1 bis 5 genannten Informationen zu 
bestehenden Anbietern abweichend von Absatz 1 an-
hand ihrer elektronisch durchsuchbaren Informationen 
und Unterlagen zu überprüfen.

(3) Besteht Grund zu der Annahme, dass die von 
einem meldenden Plattformbetreiber erhobenen Infor-
mationen nach § 14 Absatz 2 Nummer 1 bis 5, Ab-
satz 3 Nummer 1 bis 6 und Absatz 4 Nummer 1 und 6 
unrichtig sind, fordert der meldende Plattformbetreiber 
auf Verlangen des Bundeszentralamts für Steuern un-
geachtet der Absätze 1 und 2 den Anbieter unverzüg-
lich auf, die als unrichtig erachteten Informationen zu 
berichtigen und durch Vorlage verlässlicher, aus unab-
hängiger Quelle stammender Belege zu bestätigen. 
Belege im Sinne des vorstehenden Satzes sind insbe-
sondere:

1. ein gültiges, von einer Behörde erteiltes Identifika-
tionsdokument;

2. eine aktuelle steuerliche Ansässigkeitsbescheini-
gung.

Grund zu der Annahme im Sinne des Satzes 1 besteht, 
wenn dem Bundeszentralamt für Steuern aufgrund 
eigener Ermittlungen, der Mitteilung einer zuständigen 
Landesfinanzbehörde oder der Mitteilung einer zu-

ständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats der 
Europäischen Union Informationen bekannt werden, 
denen zufolge begründete Zweifel an der Richtigkeit 
gemeldeter oder übermittelter Informationen in Bezug 
auf einen Anbieter bestehen.

§ 19

Identifizierung freigestellter Anbieter

(1) Zur Feststellung, ob ein Anbieter ein freigestellter 
Anbieter nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 oder 2 
ist, kann sich ein meldender Plattformbetreiber auf 
öffentlich zugängliche Informationen oder eine entspre-
chende Auskunft des Anbieters verlassen. Zur Fest-
stellung, ob ein Anbieter ein freigestellter Anbieter 
nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 oder 4 ist, kann 
sich ein meldender Plattformbetreiber auf die in seinen 
Aufzeichnungen verfügbaren Informationen und Belege 
verlassen. Die Überprüfung der Richtigkeit der Fest-
stellungen nach den Sätzen 1 und 2 bestimmt sich 
nach § 18 Absatz 1 bis 3.

(2) Hat ein Anbieter während des Meldezeitraums in 
mehr als 2 000 Fällen relevante Tätigkeiten nach § 5 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Bezug auf eine inserierte 
Immobilieneinheit erbracht und handelt es sich bei 
diesem Anbieter um einen Rechtsträger, hat der mel-
dende Plattformbetreiber abweichend von Absatz 1 
Satz 2 anhand von Belegen oder anderen Informa-
tionen zu prüfen, ob die inserierte Immobilieneinheit 
im Eigentum desselben Eigentümers steht. Kann nicht 
nachgewiesen werden, dass die inserierte Immobilien-
einheit im Eigentum desselben Eigentümers steht, darf 
der Anbieter nicht als freigestellter Anbieter betrachtet 
werden.

§ 20

Frist zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten

(1) Meldende Plattformbetreiber haben die Verfah-
ren nach den §§ 17, 18 Absatz 1 und 2 und § 19 bis 
zum 31. Dezember des Meldezeitraums abzuschlie-
ßen. Für bestehende Anbieter haben meldende Platt-
formbetreiber die Verfahren nach den §§ 17 bis 19 bis 
zum 31. Dezember des zweiten Meldezeitraums ab-
zuschließen.

(2) Ein meldender Plattformbetreiber kann sich auf 
Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten verlassen, 
die für frühere Meldezeiträume durchgeführt wurden, 
sofern

1. die Informationen nach § 14 Absatz 2 Nummer 1 
bis 5 und Absatz 3 Nummer 1 bis 6 vor nicht mehr 
als 36 Monaten erhoben und überprüft oder bestä-
tigt wurden und

2. der meldende Plattformbetreiber keinen Grund zu 
der Annahme hat, dass die nach den §§ 17 bis 19 
erhobenen Informationen nicht plausibel oder nicht 
zutreffend sind.

§ 21

Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch Dritte

(1) Meldende Plattformbetreiber können zur Erfül-
lung der Verpflichtungen nach diesem Abschnitt 
Fremddienstleister in Anspruch nehmen.
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(2) Meldende Plattformbetreiber können die Erfül-
lung der Verpflichtungen nach diesem Abschnitt auf 
andere Plattformbetreiber derselben Plattform über-
tragen.

(3) Die Verantwortung für die Erfüllung der Verpflich-
tungen nach diesem Abschnitt liegt in den Fällen der 
Absätze 1 und 2 weiterhin bei den meldenden Platt-
formbetreibern.

A b s c h n i t t  4

S o n s t i g e  P f l i c h t e n  f ü r   
m e l d e n d e  P l a t t f o r m b e t r e i b e r

§ 22

Information der Anbieter

(1) Meldende Plattformbetreiber haben vor einer 
erstmaligen Meldung der Informationen nach § 13 Ab-
satz 1 jedem meldepflichtigen Anbieter in allgemeiner 
Form mitzuteilen:

1. dass zu dem Anbieter nach diesem Gesetz Informa-
tionen für Zwecke der Durchführung des Besteue-
rungsverfahrens erhoben und dem Bundeszentral-
amt für Steuern zur Weiterleitung an die zuständigen 
Landesfinanzbehörden oder die zuständigen Behör-
den anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
gemeldet werden,

2. alle Informationen, auf die der Anbieter seitens des 
Datenverantwortlichen Anspruch hat, und zwar so 
rechtzeitig, dass der Anbieter seine Datenschutz-
rechte wahrnehmen kann.

(2) Meldende Plattformbetreiber haben jedem mel-
depflichtigen Anbieter die ihn jeweils betreffenden 
Informationen nach § 14 Absatz 2, 3 oder 4 bis zum 
31. Januar des Jahres mitzuteilen, das auf den Melde-
zeitraum folgt, in dem der Anbieter als meldepflichtiger 
Anbieter identifiziert wurde.

§ 23

Durchsetzung von Mitwirkungspflichten

Kommt ein Anbieter der Aufforderung eines melden-
den Plattformbetreibers nicht nach, die nach den § 17 
Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2 Nummer 1, Absatz 3 
und § 18 Absatz 3 Satz 1 zu erhebenden Informatio-
nen vorzulegen, hat der meldende Plattformbetreiber 
den Anbieter zwei Mal an die Vorlage zu erinnern. Legt 
der Anbieter die ersuchten Informationen auch nach 
der zweiten Erinnerung nicht vor, hat der meldende 
Plattformbetreiber spätestens nach 180 Tagen, nicht 
aber vor Ablauf von 60 Tagen, seit der ursprünglichen 
Aufforderung

1. die weitere Nutzung der Plattform durch den An-
bieter zu verhindern, indem er diesen sperrt oder 
dessen Registrierung löscht, und sicherzustellen, 
dass der Anbieter sich nicht erneut bei der Plattform 
registrieren kann, oder

2. Zahlungen der Vergütung an den Anbieter einzube-
halten.

Die Maßnahmen nach Satz 2 Nummer 1 oder 2 sind 
aufzuheben, sobald der Anbieter die ersuchten Infor-
mationen vorgelegt hat.

§ 24

Aufzeichnungen; Aufbewahrungsfristen

(1) Meldende Plattformbetreiber haben die folgen-
den Aufzeichnungen zu den in Absatz 2 genannten 
Zeitpunkten zu erstellen:

1. eine Beschreibung der Prozesse, einschließlich der 
automationstechnischen, operativen und organisa-
torischen Vorkehrungen, insbesondere der relevan-
ten Geschäftsbeziehungen, Zuständigkeiten und 
Fristen, sowie aller Änderungen hierzu, die zur Er-
füllung der Pflichten nach § 13 Absatz 1 Satz 1 
und 2, Absatz 2 Satz 1 und 2, § 14 Absatz 1 bis 4, 
§ 15 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 bis 4, § 17 Absatz 1 
bis 3, § 18 Absatz 1, 3 Satz 1, § 20 Absatz 1, den 
§§ 22 und 23 auch unter Berücksichtigung der 
Vorgaben nach § 13 Absatz 3 bis 5, den §§ 16, 17 
Absatz 4 bis 6, § 18 Absatz 2, § 19 Absatz 1 und 2, 
§ 20 Absatz 2 und § 21 Absatz 1 und 2 in Bezug auf 
einen Meldezeitraum angewandt werden;

2. in Bezug auf jeden Anbieter die für die Anwendung 
der Sorgfaltspflichten nach den §§ 16, 17 Absatz 1 
bis 3, 5, § 18 Absatz 1 bis 3 Satz 1, § 19 Absatz 1 
und 2 verarbeiteten Informationen, den jeweiligen 
Zeitpunkt und das Ergebnis der Verarbeitung;

3. in Bezug auf jeden meldepflichtigen Anbieter die 
nach § 13 Absatz 1 Satz 1 und 2 gemeldeten Infor-
mationen, den jeweiligen Zeitpunkt einer Meldung 
sowie die maßgeblichen Informationen, die der An-
wendung des Meldeverfahrens nach § 15 Absatz 2 
Satz 2 bis 4, Absatz 4 zugrunde gelegen haben;

4. in Bezug auf jeden meldepflichtigen Anbieter den 
Inhalt und den Zeitpunkt der Mitteilungen nach § 22;

5. in Bezug auf jeden Anbieter, gegen den die Mitwir-
kungspflicht nach § 23 durchgesetzt wird, jeweils 
den Inhalt und den Zeitpunkt der Aufforderung, der 
Erinnerung, der Maßnahme sowie die der Aufhe-
bung der Maßnahme zugrundeliegenden Informa-
tionen und den Zeitpunkt der Aufhebung.

(2) Die Aufzeichnungen nach Absatz 1 sind zu er-
stellen:

1. für Aufzeichnungen nach Absatz 1 Nummer 1 spä-
testens bis zum Ablauf des jeweiligen Meldezeit-
raums, auf den sich die Aufzeichnungen beziehen,

2. für Aufzeichnungen nach Absatz 1 Nummer 2 im 
Zeitpunkt der jeweiligen Verarbeitung,

3. für Aufzeichnungen nach Absatz 1 Nummer 3 und 4 
bis zum 31. Januar des Kalenderjahres, das auf den 
jeweiligen Meldezeitraum folgt, auf den sich die Auf-
zeichnungen beziehen,

4. für Aufzeichnungen nach Absatz 1 Nummer 5 im 
Zeitpunkt, in dem jeweils die Anforderung, die Er-
innerung, die Maßnahme oder deren Aufhebung 
erfolgt.

(3) Die Aufzeichnungen nach Absatz 1 müssen für 
die Dauer von zehn Jahren aufbewahrt werden. Die 
Aufzeichnungen nach Absatz 1 Nummer 2 bis Num-
mer 5 sind nach Ablauf dieser Frist zu löschen. Die 
Frist zur Aufbewahrung beginnt mit Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die Aufzeichnungen erstellt worden 
sind.
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A b s c h n i t t  5

B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n   
u n d  w e i t e r e  M a ß n a h m e n

§ 25

Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig

1. entgegen § 12 Absatz 1 sich nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig registriert,

2. entgegen § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 
oder 6 eine Mitteilung nicht richtig oder nicht voll-
ständig macht,

3. entgegen

a) § 12 Absatz 3 in Verbindung mit § 12 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 bis 4 oder 6 oder

b) § 22

eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig macht,

4. entgegen § 13 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 eine 
Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht 
rechtzeitig oder nicht in der vorgeschriebenen 
Weise macht,

5. entgegen § 13 Absatz 1 Satz 2 eine Meldung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
nachholt, nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig korrigiert und nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vervollstän-
digt,

6. entgegen § 23 Satz 2 eine der dort genannten 
Maßnahmen nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig ergreift,

7. entgegen § 24 Absatz 1 eine Aufzeichnung nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
erstellt,

8. entgegen § 24 Absatz 3 Satz 1 eine Aufzeichnung 
nicht oder nicht mindestens zehn Jahre aufbewahrt 
oder

9. entgegen § 24 Absatz 3 Satz 2 eine Aufzeichnung 
nicht oder nicht rechtzeitig löscht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 1 bis 3 Buchstabe a mit einer 
Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in den Fällen 
des Absatzes 1 Nummer 4 bis 6 mit einer Geldbuße 
bis zu dreißigtausend Euro und in den übrigen Fällen 
mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet 
werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 
Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
ist das Bundeszentralamt für Steuern.

(4) Für das Bußgeldverfahren gelten die §§ 389, 390 
und 410 Absatz 1 Nummer 2 und 6 bis 12 der Abga-
benordnung entsprechend.

§ 26

Weitere Maßnahmen

(1) Wird dem Bundeszentralamt für Steuern ein Ver-
stoß gegen § 12 Absatz 1 bis 3 bekannt, kann es im 
Rahmen der ihm gesetzlich zugewiesenen Aufgaben 

die geeigneten und erforderlichen Maßnahmen treffen, 
um die Einhaltung der in diesem Gesetz festgelegten 
Anforderungen sicherzustellen.

(2) Sofern ein Plattformbetreiber seiner Registrie-
rungspflicht nach § 12 Absatz 1 und 2 trotz zwei-
facher Mahnung nicht nachkommt oder eine Registrie-
rung nach § 12 Absatz 7 widerrufen wurde, kann das 
Bundeszentralamt für Steuern Plattformbetreibern ins-
besondere den Betrieb der Plattform untersagen und 
deren Sperrung anordnen. Die Untersagung und Sper-
rung dürfen nicht erfolgen, wenn die Maßnahme außer 
Verhältnis zur Bedeutung der Plattform für den Platt-
formbetreiber und die Allgemeinheit steht. Eine Unter-
sagung und Sperrung dürfen nur erfolgen, wenn ihr 
Zweck nicht in anderer Weise erreicht werden kann. 
Die Untersagung und Sperrung sind, soweit ihr Zweck 
dadurch erreicht werden kann, auf bestimmte Arten 
und Teile von Plattformen oder zeitlich zu beschrän-
ken.

(3) Das Bundeszentralamt für Steuern ist berechtigt, 
meldende Plattformbetreiber aufzufordern, Meldungen 
vorzunehmen, zu denen ein meldender Plattformbetrei-
ber nach Maßgabe des § 13 verpflichtet ist.

§ 27

Koordination

Das Bundeszentralamt für Steuern arbeitet im Rah-
men der gegenseitigen Amtshilfe mit den zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union sowie mit der Europäischen Kommission 
zusammen, um eine einheitliche und effiziente An-
wendung von Bußgeldvorschriften und weiteren Maß-
nahmen in Fällen der Zuwiderhandlung meldender 
Plattformbetreiber nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 zu 
unterstützen und die Wahrung der Verhältnismäßig-
keit der Maßnahmen zu gewährleisten. Zu diesem 
Zweck informiert das Bundeszentralamt für Steuern 
die zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union über Ermittlungen und Ent-
scheidungen in Anwendung der §§ 25 und 26 und 
berücksichtigt Informationen anderer zuständiger Be-
hörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
bei der Anwendung der §§ 25 und 26.

A b s c h n i t t  6

R e c h t s w e g  u n d   
A n w e n d u n g s b e s t i m m u n g e n

§ 28

Rechtsweg

(1) Gegen Maßnahmen der Finanzbehörden nach 
diesem Gesetz ist der Finanzrechtsweg gegeben.

(2) Absatz 1 ist auf das Bußgeldverfahren nicht an-
zuwenden.

§ 29

Anwendungsbestimmungen

Die Pflichten nach den Abschnitten 2 und 3 sind 
erstmals für den Meldezeitraum zu beachten, der dem 
Kalenderjahr 2023 entspricht.
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Artikel 2

Änderung des 
EU-Amtshilfegesetzes

Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 (BGBl. I 
S. 1809), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 3 wird folgende Angabe 
eingefügt:

„§ 3a Automatisierter Abruf von Kontoinfor-
mationen“.

b) Nach der Angabe zu § 6 werden die folgenden 
Angaben eingefügt:

„§ 6a Voraussichtliche Erheblichkeit

§ 6b Gruppenersuchen“.

c) Nach der Angabe zu § 19 wird die folgende 
Angabe eingefügt:

„§ 19a Verletzung des Schutzes personenbe-
zogener Daten“.

2. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt:

„§ 3a

Automatisierter Abruf von Kontoinformationen

(1) Das zentrale Verbindungsbüro nach § 3 Ab-
satz 2 darf das Bundeszentralamt für Steuern 
ersuchen, bei den Kreditinstituten die in § 93b Ab-
satz 1 und 1a der Abgabenordnung bezeichneten 
Daten abzurufen (§ 93 Absatz 7 Satz 1 Nummer 4c 
der Abgabenordnung), wenn der Abruf erforderlich 
ist zur Anwendung und Durchsetzung

1. dieses Gesetzes;

2. des Gesetzes zum automatischen Austausch 
von Informationen über Finanzkonten in Steuer-
sachen in Bezug auf den automatischen Aus-
tausch von Informationen nach § 1 Absatz 1 
Nummer 1 des Gesetzes zum automatischen 
Austausch von Informationen über Finanzkon-
ten in Steuersachen oder

3. des Plattformen-Steuertransparenzgesetzes.

Ist eine andere Finanzbehörde für die Anwendung 
und Durchsetzung der in Satz 1 Nummer 1 bis 3 
genannten Gesetze zuständig, darf auch diese ein 
Ersuchen nach Satz 1 stellen.

(2) § 93 Absatz 9 der Abgabenordnung findet 
mit der Maßgabe Anwendung, dass ein Hinweis 
nach § 93 Absatz 9 Satz 1 erster Halbsatz der 
Abgabenordnung und eine Benachrichtigung nach 
§ 93 Absatz 9 Satz 2 der Abgabenordnung unter-
bleiben, wenn eine Anhörung Beteiligter nach 
§ 117 Absatz 4 Satz 3 zweiter Halbsatz der Abga-
benordnung nicht erfolgt. § 93b Absatz 2 Satz 2 der 
Abgabenordnung findet mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass als Finanzbehörde auch die zuständige 
Behörde eines anderen Mitgliedstaats gilt.“

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Auf Ersuchen erstellt die zuständige Finanzbe-
hörde alle Antworten, die für die Festsetzung 

von Steuern nach § 1 voraussichtlich erheblich 
nach § 6a Absatz 1 sind.“

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „bestimmter“ 
gestrichen.

4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „sechs“ durch 
das Wort „drei“ ersetzt.

b) Absatz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. in Bezug auf die gemäß § 7 Absatz 3 aus-
zutauschenden Informationen unverzüglich, 
nachdem die grenzüberschreitenden Vorbe-
scheide oder die Vorabverständigungen über 
die Verrechnungspreisgestaltung erteilt, ge-
troffen, geändert oder erneuert worden sind 
und spätestens drei Monate nach Ablauf des 
Kalenderhalbjahres, in dem die grenzüber-
schreitenden Vorbescheide oder Vorabver-
ständigungen über die Verrechnungspreis-
gestaltung erteilt, getroffen, geändert oder 
erneuert wurden;“.

c) Dem Absatz 6 wird folgender Satz angefügt:

„In diesem Fall erfolgt die Erledigung innerhalb 
von sechs Monaten, nachdem das zentrale Ver-
bindungsbüro das Ersuchen erhalten hat.“

5. Nach § 6 werden die folgenden §§ 6a und 6b ein-
gefügt:

„§ 6a

Voraussichtliche Erheblichkeit

(1) Für die Zwecke eines Ersuchens nach den 
§§ 4 und 6 sind Informationen voraussichtlich er-
heblich, wenn die zuständige Behörde des Mit-
gliedstaats, die um ihre Übermittlung ersucht, zum 
Zeitpunkt des Ersuchens der Auffassung ist, dass 
unter Berücksichtigung ihres nationalen Rechts die 
realistische Möglichkeit besteht, dass die Informa-
tionen für die Steuerangelegenheiten eines oder 
mehrerer Steuerpflichtiger erheblich und ihre Erhe-
bung für Zwecke der Ermittlung gerechtfertigt sein 
werden.

(2) Zum Nachweis der voraussichtlichen Erheb-
lichkeit muss die zuständige Behörde, die um 
Informationen ersucht, zumindest die folgenden 
Angaben mitteilen:

1. den steuerlichen Zweck, zu dem die Informatio-
nen beantragt werden, und

2. eine Spezifizierung der für Verwaltungszwecke 
oder die Durchsetzung des nationalen Rechts 
erforderlichen Informationen.

§ 6b

Gruppenersuchen

Bezieht sich ein Ersuchen nach den §§ 4 und 6 
auf eine Gruppe von Steuerpflichtigen, die nicht 
einzeln identifiziert werden können, muss die zu-
ständige Behörde, die um Informationen ersucht, 
abweichend von § 6a Absatz 2 und unbeschadet 
des § 6a Absatz 1 zum Nachweis der voraussicht-
lichen Erheblichkeit zumindest die folgenden An-
gaben mitteilen:

1. eine ausführliche Beschreibung der Gruppe;
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2. eine Erläuterung der steuerlichen Vorschriften 
und des Sachverhalts, die Anlass zu der Vermu-
tung gibt, dass die Steuerpflichtigen dieser 
Gruppe die steuerlichen Vorschriften nicht ein-
gehalten haben;

3. eine Erläuterung, wie die ersuchten Informatio-
nen dazu beitragen würden, die Einhaltung der 
steuerlichen Vorschriften durch die Steuer-
pflichtigen der Gruppe festzustellen und,

4. sofern relevant, eine Erläuterung des Sachver-
halts und der Umstände in Bezug auf die Betei-
ligung eines Dritten, der aktiv zur potenziellen 
Nichteinhaltung der steuerlichen Vorschriften 
durch die Steuerpflichtigen der Gruppe beige-
tragen hat.“

6. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden 
die Wörter „die folgenden“ durch das 
Wort „alle“ ersetzt und wird der Dop-
pelpunkt am Ende durch das Wort „zu“ 
ersetzt. 

bbb) In Nummer 3 wird das Wort „Lebens-
versicherungsprodukte“ durch das 
Wort „Lebensversicherungsprodukten“ 
ersetzt.

ccc) Die Nummern 4 und 5 werden wie folgt 
gefasst:

„4. Ruhegehältern, Renten und ähn-
lichen Zahlungen,

5. Eigentum an unbeweglichem Ver-
mögen und Einkünften daraus 
und“.

ddd) Folgende Nummer 6 wird angefügt:

„6. Lizenzgebühren.“

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Das zentrale Verbindungsbüro soll unbe-
schadet des § 2 Absatz 2 zweiter Teilsatz 
bei der Übermittlung der Informationen 
nach Satz 1 die Steueridentifikationsnum-
mern übermitteln, die den in anderen Mit-
gliedstaaten ansässigen Personen durch 
die jeweiligen Mitgliedstaaten zugewiesen 
worden sind.“

cc) In dem neuen Satz 3 werden die Wörter 
„Satz 1 Nummer 1 bis 5“ durch die Wörter 
„Satz 1 Nummer 1 bis 6“ ersetzt.

b) Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„2. eine Zusammenfassung des Inhalts des 
grenzüberschreitenden Vorbescheids oder 
der Vorabverständigung über die Verrech-
nungspreisgestaltung, einschließlich einer 
Beschreibung der relevanten Geschäftstätig-
keiten oder Transaktionen oder Reihen von 
Transaktionen und aller anderen Informatio-
nen, die der zuständigen Behörde bei der 
Bewertung eines potenziellen Steuerrisikos 
behilflich sein könnten, sofern dies nicht

a) zur Preisgabe eines Handels-, Gewerbe- 
oder Berufsgeheimnisses oder eines Ge-
schäftsverfahrens führt oder

b) zur Preisgabe von Informationen führt, 
die die öffentliche Ordnung verletzen 
würden;“.

c) In Absatz 8 wird die Angabe „9 bis 14“ durch die 
Angabe „9 bis 14a“ ersetzt.

d) Nach Absatz 14 wird folgender Absatz 14a ein-
gefügt:

„(14a) Das zentrale Verbindungsbüro über-
mittelt im Wege des automatischen Austauschs 
die ihm gemäß § 12 des Plattformen-Steuer-
transparenzgesetzes gemeldeten Informationen 
an:

1. die zuständigen Behörden aller Mitgliedstaa-
ten, in denen der jeweilige meldepflichtige 
Anbieter als ansässig gilt, und

2. die zuständigen Behörden aller Mitgliedstaa-
ten, in denen das unbewegliche Vermögen 
belegen ist, sofern der jeweilige meldepflich-
tige Anbieter relevante Tätigkeiten nach § 5 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Plattformen- 
Steuertransparenzgesetzes erbracht hat.

Die Übermittlung erfolgt auf elektronischem 
Weg. Auf die praktischen Regelungen, die zur 
Erleichterung des Austauschs der in Satz 1 ge-
nannten Informationen von der Europäischen 
Kommission zur Umsetzung von Artikel 8ac der 
Amtshilferichtlinie erlassen worden sind, wird 
verwiesen. Hierzu zählen auch Maßnahmen zur 
standardisierten Übermittlung der in Satz 1 ge-
nannten Informationen als Teil des Verfahrens 
zur Festlegung des Standardformats, das ge-
mäß Artikel 20 Absatz 4 der Amtshilferichtlinie 
vorgesehen ist.“

e) In Absatz 15 Satz 1 wird die Angabe „9 bis 14“ 
durch die Angabe „9 bis 14a“ ersetzt.

7. § 10 wird wie folgt gefasst:

„§ 10

Anwesenheit von  
Bediensteten anderer Mitgliedstaaten im Inland

(1) Auf Ersuchen der zuständigen Behörde eines 
anderen Mitgliedstaats kann das zentrale Verbin-
dungsbüro gestatten, dass unter den von ihm fest-
gelegten Voraussetzungen befugte Bedienstete 
des anderen Mitgliedstaats für Zwecke des Infor-
mationsaustauschs

1. in den Amtsräumen zugegen sein dürfen, in 
denen deutsche Finanzbehörden ihre Tätigkeit 
ausüben,

2. bei den behördlichen Ermittlungen zugegen sein 
dürfen, die auf deutschem Hoheitsgebiet durch-
geführt werden, und

3. unter Einhaltung der nationalen Verfahrensrege-
lungen Einzelpersonen befragen und Aufzeich-
nungen prüfen.

Sofern angezeigt, ist die Teilnahme an behörd-
lichen Ermittlungen, einschließlich der Befragung 
von Einzelpersonen und der Prüfung von Aufzeich-
nungen, mittels elektronischer Kommunikations-
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mittel zu gestatten; § 87a Absatz 1 Satz 3 der 
Abgabenordnung gilt entsprechend. Das zentrale 
Verbindungsbüro bestätigt dem anderen Mitglied-
staat sein Einverständnis zu Ersuchen nach den 
vorstehenden Sätzen innerhalb von 60 Tagen nach 
Erhalt des Ersuchens. Lehnt es das Ersuchen ab, 
sind dem anderen Mitgliedstaat die Gründe hierfür 
mitzuteilen.

(2) Bei dem Informationsaustausch gemäß Ab-
satz 1 stellt die Finanzbehörde sicher, dass Be-
diensteten der anderen Mitgliedstaaten nur solche 
Informationen offenbart werden, die nach § 4 über-
mittelt werden dürfen. Sind die erbetenen Infor-
mationen in den Unterlagen enthalten, zu denen 
die Finanzbehörde Zugang hat, so werden den 
Bediensteten des anderen Mitgliedstaats Kopien 
dieser Unterlagen ausgehändigt.

(3) Verweigert eine Person in Fällen des Absat-
zes 1 Satz 1 Nummer 3 die Mitwirkung, gilt diese 
Verweigerung wie eine Verweigerung gegenüber 
inländischen Bediensteten.

(4) Befugte Bedienstete des anderen Mitglied-
staats müssen, wenn sie sich nach Absatz 1 auf 
deutschem Hoheitsgebiet aufhalten, jederzeit eine 
schriftliche Vollmacht vorlegen können, aus der ihre 
Identität und dienstliche Stellung hervorgehen.“

8. § 12 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Das zentrale Verbindungsbüro teilt dem anderen 
Mitgliedstaat innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt 
des Vorschlags das Einverständnis oder die be-
gründete Ablehnung mit.“

9. § 19 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. zur Bewertung, Anwendung und Durchset-
zung des nationalen Steuerrechts über die 
in § 1 genannten Steuern sowie die Umsatz-
steuer und andere indirekte Steuern,“.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Eine Einwilligung ist entbehrlich, wenn der 
andere Mitgliedstaat der zuständigen Behörde 
eine Liste mit anderen als den in Satz 1 ge-
nannten Zwecken, für die Informationen und 
Schriftstücke gemäß seinem nationalen Recht 
verwendet werden dürfen, übermittelt hat und 
die beabsichtigte Verwendung von den in der 
Liste genannten Zwecken umfasst ist.“

10. Nach § 19 wird folgender § 19a eingefügt:

„§ 19a

Verletzung des  
Schutzes personenbezogener Daten

(1) Kommt es in Bezug auf Informationen, die im 
Rahmen dieses Gesetzes verarbeitet werden, zu 
einer Verletzung des Datenschutzes, unterrichtet 
das zentrale Verbindungsbüro unverzüglich die 
Europäische Kommission hierüber und über alle 
getroffenen Abhilfemaßnahmen. Das zentrale Ver-
bindungsbüro veranlasst alles, um die Ursachen 
und die Auswirkungen der Verletzung des Daten-
schutzes zu ermitteln und einzudämmen sowie 
um notwendige Abhilfe zu schaffen. Sofern die Ver-
letzung des Datenschutzes nicht umgehend und 

angemessen eingedämmt werden kann, beantragt 
das zentrale Verbindungsbüro schriftlich gegen-
über der Europäischen Kommission, seinen Zu-
gang zum CCN-Netz nach Artikel 3 Nummer 13 
der Amtshilferichtlinie für die Zwecke der Anwen-
dung dieses Gesetzes auszusetzen. Das zentrale 
Verbindungsbüro unterrichtet die Europäische 
Kommission unverzüglich, sobald die Verletzung 
des Datenschutzes behoben worden ist und be-
antragt die Wiederherstellung seines Zugangs zum 
CCN-Netz.

(2) Benachrichtigt die Europäische Kommission 
das zentrale Verbindungsbüro über eine Verletzung 
des Datenschutzes, die sich in einem anderen Mit-
gliedstaat ereignet hat, kann das zentrale Verbin-
dungsbüro den Informationsaustausch mit diesem 
Mitgliedstaat aussetzen. Die Aussetzung ist der 
Europäischen Kommission und den zuständigen 
Behörden aller anderen Mitgliedstaten schriftlich 
mitzuteilen. Wurde der Zugang der zuständigen 
Behörde des anderen Mitgliedstaats zum CCN- 
Netz ausgesetzt, kann das zentrale Verbindungs-
büro die Europäische Kommission ersuchen, die 
Behebung der Verletzung des Datenschutzes in 
dem anderen Mitgliedstaat zu überprüfen.

(3) Das zentrale Verbindungsbüro berücksichtigt 
bei der Anwendung der Absätze 1 und 2 Vereinba-
rungen, die die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 25 
Absatz 7 der Amtshilferichtlinie getroffen haben.

(4) Pflichten nach anderen Gesetzen, insbeson-
dere die Meldeverpflichtung nach den Artikeln 33 
und 34 der Verordnung (EU) 2016/679 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. 
L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, 
S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in ihrer jeweils 
geltenden Fassung, bleiben unberührt.“

11. In § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden die 
Buchstaben a bis c durch die folgenden Buch-
staben a bis d ersetzt:

„a) jährlich Statistiken zum Umfang des automati-
schen Informationsaustauschs gemäß § 7 Ab-
satz 1, 2, 10, 11 und 14a und Angaben zu den 
administrativen und anderen einschlägigen 
Kosten und Nutzen des erfolgten Austauschs 
und zu allen möglichen Änderungen, sowohl 
für die Steuerverwaltung als auch für Dritte,

b) eine jährliche Bewertung der Wirksamkeit des 
automatischen Austauschs von Informationen 
gemäß den Artikeln 8, 8a, 8aa, 8ab und 8ac 
der Amtshilferichtlinie sowie einen Überblick 
über die erreichten praktischen Ergebnisse,

c) alle sachdienlichen Informationen, die für die 
Bewertung der Wirksamkeit der Zusammen-
arbeit der Verwaltungsbehörden gemäß der 
Amtshilferichtlinie bei der Bekämpfung von 
Steuerhinterziehung und -umgehung notwen-
dig sind,

d) statistische Angaben, die der Bewertung der 
Amtshilferichtlinie dienen;“.
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12. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„§ 7 Absatz 1 Satz 2 ist auf Besteuerungszeit-
räume anzuwenden, die am oder nach dem 
1. Januar 2024 beginnen.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a einge-
fügt:

„(1a) Ungeachtet des § 2 Absatz 2 zweiter 
Teilsatz unterrichtet das zentrale Verbindungs-
büro die Europäische Kommission jährlich, be-
ginnend ab dem 1. Januar 2023, über zwei oder 
mehr der in § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 6 
genannten Kategorien, zu denen es Informatio-
nen an zuständige Behörden anderer Mitglied-
staaten übermittelt. Abweichend von Satz 1 
unterrichtet das zentrale Verbindungsbüro die 
Europäische Kommission vor dem 1. Januar 
2024 über vier oder mehr der in § 7 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 bis 6 genannten Kategorien, 
zu denen es Informationen für Besteuerungs-
zeiträume, die am oder nach dem 1. Januar 
2025 beginnen, an zuständige Behörden ande-
rer Mitgliedstaaten übermittelt.“

c) Folgender Absatz 6 wird angefügt:

„(6) § 7 Absatz 14a ist erstmals ab dem 
1. Januar 2023 anzuwenden.“

Artikel 3

Änderung der 
Abgabenordnung

Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I 
S. 61), die zuletzt durch Artikel 26 des Gesetzes vom 
16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 147a wird folgende An-
gabe eingefügt:

„§ 147b Verordnungsermächtigung zur Verein-
heitlichung von digitalen Schnitt-
stellen“.

b) Nach der Angabe zu § 200 wird folgende An-
gabe eingefügt:

„§ 200a Qualifiziertes Mitwirkungsverlangen“.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 3a 
eingefügt:

„3a. Mitwirkungsverzögerungsgelder nach 
§ 200a Absatz 2 und Zuschläge zum 
Mitwirkungsverzögerungsgeld nach 
§ 200a Absatz 3,“.

bb) In Nummer 8 wird das Wort „und“ am Ende 
durch ein Komma ersetzt.

cc) In Nummer 9 wird der Punkt am Ende durch 
das Wort „und“ ersetzt.

dd) Folgende Nummer 10 wird angefügt:

„10. Kosten nach § 10 Absatz 5 und § 11 
Absatz 7 des Plattformen-Steuertrans-
parenzgesetzes.“

b) Nach Absatz 5 Satz 4 wird folgender Satz ein-
gefügt:

„Das Aufkommen der Kosten nach § 10 Ab-
satz 5 und § 11 Absatz 7 des Plattformen-Steu-
ertransparenzgesetzes steht dem Bund zu.“

3. § 18 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 4 Satz 2 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt.

b) Folgende Nummer 5 wird angefügt:

„5. in den Fällen des § 180 Absatz 1a das 
Finanzamt, das für den Bescheid örtlich 
zuständig ist, für den der Teilabschlussbe-
scheid unmittelbar Bindungswirkung entfal-
tet.“

4. Nach § 87a Absatz 1 wird folgender Absatz 1a ein-
gefügt:

„(1a) Verhandlungen und Besprechungen kön-
nen auch elektronisch durch Übertragung in Ton 
oder Bild und Ton erfolgen. Absatz 1 Satz 3 gilt 
entsprechend.“

5. § 90 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Satz 5 bis 11 wird durch die folgenden 
Sätze ersetzt:

„Zu außergewöhnlichen Geschäftsvorfällen sind 
zeitnah Aufzeichnungen zu erstellen. Die Auf-
zeichnungen im Sinne dieses Absatzes sind auf 
Anforderung der Finanzbehörde zu ergänzen.“

b) Die folgenden Absätze 4 und 5 werden ange-
fügt:

„(4) Die Finanzbehörde kann jederzeit die 
Vorlage der Aufzeichnungen nach Absatz 3 
verlangen; die Vorlage richtet sich nach § 97. 
Im Falle einer Außenprüfung sind die Aufzeich-
nungen ohne gesondertes Verlangen vorzule-
gen. Die Aufzeichnungen sind jeweils innerhalb 
einer Frist von 30 Tagen nach Anforderung oder 
nach Bekanntgabe der Prüfungsanordnung vor-
zulegen. In begründeten Einzelfällen kann die 
Vorlagefrist verlängert werden.

(5) Um eine einheitliche Rechtsanwendung 
sicherzustellen, wird das Bundesministerium 
der Finanzen ermächtigt, mit Zustimmung des 
Bundesrates durch Rechtsverordnung Art, Inhalt 
und Umfang der nach den Absätzen 3 und 4 zu 
erstellenden Aufzeichnungen zu bestimmen.“

6. In § 93 Absatz 7 Satz 1 wird nach Nummer 4b 
folgende Nummer 4c eingefügt:

„4c. zur Durchführung der Amtshilfe für andere 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union nach 
§ 3a des EU-Amtshilfegesetzes oder“.

7. Dem § 138a wird folgender Absatz 8 angefügt:

„(8) § 2a Absatz 5 Nummer 2 gilt nicht.“

8. In § 138f Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „über-
mittelt hat oder“ gestrichen.
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9. § 146 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2a Satz 1 wird das Wort „Mitglied-
staat“ durch die Wörter „Mitgliedstaat oder in 
mehreren Mitgliedstaaten“ eingefügt.

b) Absatz 2b wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Drittstaat“ 
die Wörter „oder in mehreren Drittstaaten“ 
eingefügt.

bb) In Satz 2 Nummer 1 werden nach dem Wort 
„Standort“ die Wörter „oder die Standorte“ 
eingefügt und werden die Wörter „und bei“ 
durch die Wörter „oder bei“ ersetzt.

cc) In Satz 3 werden die Wörter „den Geltungs-
bereich dieses Gesetzes“ durch die Wörter 
„einen oder mehrere Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union“ ersetzt.

c) In Absatz 2c werden nach dem Wort „Drittstaat“ 
die Wörter „oder mehrere Drittstaaten“ einge-
fügt.

10. § 147 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) Die Sätze 1 und 2 werden durch folgenden 
Satz ersetzt:

„Sind die Unterlagen nach Absatz 1 mit Hilfe 
eines Datenverarbeitungssystems erstellt 
worden,

1. hat die Finanzbehörde im Rahmen einer 
Außenprüfung das Recht, Einsicht in die 
gespeicherten Daten zu nehmen und das 
Datenverarbeitungssystem zur Prüfung 
dieser Unterlagen zu nutzen,

2. kann die Finanzbehörde verlangen, dass 
die Daten nach ihren Vorgaben maschi-
nell ausgewertet zur Verfügung gestellt 
werden, oder

3. kann die Finanzbehörde verlangen, dass 
die Daten nach ihren Vorgaben in einem 
maschinell auswertbaren Format an sie 
übertragen werden.“

bb) In dem neuen Satz 2 wird Nummer 3 wie 
folgt gefasst:

„3. ihr nach ihren Vorgaben die für den 
Steuerpflichtigen gespeicherten Daten 
in einem maschinell auswertbaren For-
mat zu übertragen.“

b) Folgender Absatz 7 wird angefügt:

„(7) Die Verarbeitung und Aufbewahrung der 
nach Absatz 6 zur Verfügung gestellten Daten 
ist auch auf mobilen Datenverarbeitungssyste-
men der Finanzbehörden unabhängig von deren 
Einsatzort zulässig, sofern diese unter Berück-
sichtigung des Stands der Technik gegen unbe-
fugten Zugriff gesichert sind. Die Finanzbehörde 
darf die nach Absatz 6 zur Verfügung gestellten 
und gespeicherten Daten bis zur Unanfechtbar-
keit der die Daten betreffenden Verwaltungsakte 
auch auf den mobilen Datenverarbeitungssyste-
men unabhängig von deren Einsatzort aufbe-
wahren.“

11. § 147a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„§ 147 Absatz 2, Absatz 3 Satz 5 und Absatz 4 
bis 7 gilt entsprechend.“

b) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „und 6“ 
durch die Angabe „bis 7“ ersetzt.

12. Nach § 147a wird folgender § 147b eingefügt:

„§ 147b

Verordnungsermächtigung  
zur Vereinheitlichung von digitalen Schnittstellen

Das Bundesministerium der Finanzen kann 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates einheitliche digitale Schnittstellen 
und Datensatzbeschreibungen für den standardi-
sierten Export von Daten bestimmen, die mit 
einem Datenverarbeitungssystem erstellt worden 
und nach § 147 Absatz 1 aufzubewahren sind. In 
der Rechtsverordnung kann auch eine Pflicht zur 
Implementierung und Nutzung der jeweiligen ein-
heitlichen digitalen Schnittstelle oder von Daten-
satzbeschreibungen für den standardisierten Ex-
port von Daten bestimmt werden.“

13. Dem § 153 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Die Anzeige- und Berichtigungspflicht be-
steht ferner, wenn Prüfungsfeststellungen einer 
Außenprüfung unanfechtbar in einem Steuerbe-
scheid, einem Feststellungsbescheid nach § 180 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder einem Teilab-
schlussbescheid nach § 180 Absatz 1a umgesetzt 
worden sind und die den Prüfungsfeststellungen 
zugrunde liegenden Sachverhalte auch in einer 
anderen vom oder für den Steuerpflichtigen ab-
gegebenen Erklärung, die nicht Gegenstand der 
Außenprüfung war, zu einer Änderung der Besteue-
rungsgrundlagen führt.“

14. § 158 wird wie folgt gefasst:

„§ 158

Beweiskraft der Buchführung

(1) Die Buchführung und die Aufzeichnungen 
des Steuerpflichtigen, die den Vorschriften der 
§§ 140 bis 148 entsprechen, sind der Besteuerung 
zugrunde zu legen.

(2) Absatz 1 gilt nicht,

1. soweit nach den Umständen des Einzelfalls An-
lass besteht, die sachliche Richtigkeit zu bean-
standen oder

2. soweit die elektronischen Daten nicht nach der 
Vorgabe der einheitlichen digitalen Schnittstel-
len des § 41 Absatz 1 Satz 7 des Einkommen-
steuergesetzes in Verbindung mit § 4 Absatz 2a 
der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung, des 
§ 146a oder des § 147b in Verbindung mit der 
jeweiligen Rechtsverordnung zur Verfügung ge-
stellt werden.“

15. § 162 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „der Be-
steuerung nicht nach § 158“ durch die Wörter 
„nach § 158 Absatz 2 nicht der Besteuerung“ 
ersetzt.
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b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „§ 90 Ab-
satz 3 Satz 8“ durch die Wörter „§ 90 Absatz 3 
Satz 5“ ersetzt.

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

„Der Zuschlag ist regelmäßig nach Ab-
schluss der Außenprüfung festzusetzen.“

bb) In dem neuen Satz 4 werden vor dem Punkt 
am Ende die Wörter „; er kann für volle Wo-
chen und Monate der verspäteten Vorlage in 
Teilbeträgen festgesetzt werden“ eingefügt.

cc) Der neue Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„Soweit den Finanzbehörden Ermessen hin-
sichtlich der Höhe des jeweiligen Zuschlags 
eingeräumt ist, sind neben dem Zweck die-
ses Zuschlags, den Steuerpflichtigen zur Er-
stellung und fristgerechten Vorlage der Auf-
zeichnungen nach § 90 Absatz 3 anzuhalten, 
insbesondere die von ihm gezogenen Vor-
teile und bei verspäteter Vorlage auch die 
Dauer der Fristüberschreitung zu berück-
sichtigen.“

dd) Der bisherige Satz 7 wird aufgehoben.

16. § 171 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Wird vor Ablauf der Festsetzungsfrist mit 
einer Außenprüfung begonnen oder wird deren 
Beginn auf Antrag des Steuerpflichtigen hinaus-
geschoben, so läuft die Festsetzungsfrist für die 
Steuern, auf die sich die Außenprüfung erstreckt 
oder im Fall der Hinausschiebung der Außenprü-
fung erstrecken sollte, nicht ab, bevor die aufgrund 
der Außenprüfung zu erlassenden Steuerbescheide 
unanfechtbar geworden sind oder nach Bekannt-
gabe der Mitteilung nach § 202 Absatz 1 Satz 3 
drei Monate verstrichen sind. Dies gilt nicht, wenn 
eine Außenprüfung unmittelbar nach ihrem Be-
ginn für die Dauer von mehr als sechs Monaten 
aus Gründen unterbrochen wird, die die Finanzbe-
hörde zu vertreten hat. Die Ablaufhemmung nach 
Satz 1 endet spätestens fünf Jahre nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Prüfungsanord-
nung bekanntgegeben wurde; eine weitergehende 
Ablaufhemmung nach anderen Vorschriften bleibt 
unberührt. Wird auf Antrag des Steuerpflichtigen 
der Beginn der Außenprüfung verschoben oder 
die Außenprüfung unterbrochen, so verlängert 
sich die Frist nach Satz 3 erster Halbsatz für die 
in Satz 1 genannten Steuern um die Dauer des 
Hinausschiebens oder der Unterbrechung. Nimmt 
die Finanzbehörde für die in Satz 1 genannten 
Steuern vor Ablauf der Frist nach Satz 3 erster 
Halbsatz zwischenstaatliche Amtshilfe in Anspruch, 
verlängert sich diese Frist um die Dauer der zwi-
schenstaatlichen Amtshilfe, mindestens aber um 
ein Jahr. Satz 5 gilt nur, sofern der Steuerpflichtige 
auf die Inanspruchnahme der zwischenstaatlichen 
Amtshilfe vor Ablauf der Frist nach Satz 3 erster 
Halbsatz hingewiesen wurde. Wird dem Steuer-
pflichtigen vor Ablauf der Festsetzungsfrist die Ein-
leitung eines Strafverfahrens für eine der in Satz 1 
genannten Steuern bekanntgegeben und wird 
infolgedessen mit einer Außenprüfung nicht be-

gonnen oder eine bereits begonnene Außenprü-
fung unterbrochen, ist Satz 3 nicht anzuwenden; 
die Absätze 5 und 6 bleiben unberührt. § 200a Ab-
satz 4 und 5 bleibt unberührt.“

17. Nach § 180 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a ein-
gefügt:

„(1a) Einzelne, im Rahmen einer Außenprüfung 
für den Prüfungszeitraum ermittelte und abgrenz-
bare Besteuerungsgrundlagen können gesondert 
festgestellt werden (Teilabschlussbescheid), so-
lange noch kein Prüfungsbericht nach § 202 Ab-
satz 1 ergangen ist. Auf Antrag des Steuerpflichti-
gen soll ein Teilabschlussbescheid ergehen, wenn 
daran ein erhebliches Interesse besteht und dies 
vom Steuerpflichtigen glaubhaft gemacht wird.“

18. Dem § 181 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„In den Fällen des § 180 Absatz 1a ist keine Er-
klärung zur gesonderten Feststellung abzugeben; 
als Steuererklärung nach § 170 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 gilt in diesem Fall die Steuererklärung, 
für deren Besteuerungszeitraum der Teilabschluss-
bescheid unmittelbar Bindungswirkung entfaltet.“

19. Dem § 197 werden die folgenden Absätze 3 bis 5 
angefügt:

„(3) Mit der Prüfungsanordnung kann die Vor-
lage von aufzeichnungs- oder aufbewahrungs-
pflichtigen Unterlagen innerhalb einer angemesse-
nen Frist verlangt werden. Sind diese Unterlagen 
mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellt 
worden, sind die Daten in einem maschinell aus-
wertbaren Format an die Finanzbehörde zu über-
tragen. Im Übrigen bleibt § 147 Absatz 6 unberührt.

(4) Sind Unterlagen nach Absatz 3 vorgelegt 
worden, sollen dem Steuerpflichtigen die beab-
sichtigten Prüfungsschwerpunkte der Außenprü-
fung mitgeteilt werden. Die Nennung von Prüfungs-
schwerpunkten stellt keine Einschränkung der 
Außenprüfung auf bestimmte Sachverhalte nach 
§ 194 dar.

(5) Ist Grundlage der Außenprüfung ein Steuer-
bescheid, der aufgrund einer in § 149 Absatz 3 ge-
nannten Steuererklärung erlassen wurde, soll die 
Prüfungsanordnung bis zum Ablauf des Kalender-
jahres erlassen werden, das auf das Kalender-
jahr folgt, in dem der Steuerbescheid wirksam 
geworden ist. Wird die Prüfungsanordnung aus 
Gründen, die die Finanzbehörde zu vertreten hat, 
zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, 
beginnt die Frist nach § 171 Absatz 4 Satz 3 
erster Halbsatz mit Ablauf des Kalenderjahres, das 
auf das Kalenderjahr folgt, in dem der in Satz 1 
bezeichnete Steuerbescheid wirksam geworden 
ist. Erstreckt sich die Außenprüfung zugleich auf 
mehrere Steuerbescheide, sind die Sätze 1 und 2 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens des zuletzt ergangenen 
Steuerbescheids einheitlich maßgeblich ist.“

20. Dem § 199 Absatz 2 werden die folgenden Sätze 
angefügt:

„Die Finanzbehörde kann mit dem Steuerpflichtigen 
vereinbaren, in regelmäßigen Abständen Gesprä-
che über die festgestellten Sachverhalte und die 
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möglichen steuerlichen Auswirkungen zu führen. 
Sie kann im Einvernehmen mit dem Steuerpflichti-
gen Rahmenbedingungen für die Mitwirkung nach 
§ 200 festlegen; werden die Rahmenbedingungen 
vom Steuerpflichtigen erfüllt, unterbleibt ein quali-
fiziertes Mitwirkungsverlangen nach § 200a.“

21. § 200 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Sind mobile Endgeräte der Außenprüfer unter 
Berücksichtigung des Stands der Technik gegen 
unbefugten Zugriff gesichert, gilt die ortsunab-
hängige Tätigkeit als an Amtsstelle ausgeübt.“

b) Folgender Satz wird angefügt:

„§ 147 Absatz 6 und 7 bleibt unberührt.“

22. Nach § 200 wird folgender § 200a eingefügt:

„§ 200a

Qualifiziertes Mitwirkungsverlangen

(1) Nach Ablauf von sechs Monaten seit Be-
kanntgabe der Prüfungsanordnung kann der Steu-
erpflichtige zur Mitwirkung nach § 200 Absatz 1 in 
einem schriftlich oder elektronisch zu erteilenden 
Mitwirkungsverlangen mit Rechtsbehelfsbelehrung 
nach § 356 aufgefordert werden (qualifiziertes Mit-
wirkungsverlangen). Hat die Finanzbehörde den 
Steuerpflichtigen auf die Möglichkeit eines qualifi-
zierten Mitwirkungsverlangens hingewiesen und ist 
der Steuerpflichtige seinen Mitwirkungspflichten 
dennoch nicht oder nicht hinreichend nachgekom-
men, ist eine weitergehende Begründung nicht 
erforderlich. § 200 Absatz 2 gilt entsprechend. 
Das qualifizierte Mitwirkungsverlangen ist inner-
halb einer Frist von einem Monat nach Bekannt-
gabe zu erfüllen; in begründeten Einzelfällen kann 
die Frist verlängert werden.

(2) Kommt der Steuerpflichtige dem qualifizier-
ten Mitwirkungsverlangen innerhalb der Frist nach 
Absatz 1 Satz 4 nicht oder nicht hinreichend nach 
(Mitwirkungsverzögerung), ist ein Mitwirkungsver-
zögerungsgeld festzusetzen. Das Mitwirkungsver-
zögerungsgeld beträgt 75 Euro für jeden vollen 
Kalendertag der Mitwirkungsverzögerung. Es ist 
höchstens für 150 Kalendertage festzusetzen. Die 
Festsetzung des Mitwirkungsverzögerungsgeldes 
kann für volle Wochen und Monate der Mitwir-
kungsverzögerung in Teilbeträgen erfolgen. Die 
Mitwirkungsverzögerung endet mit Ablauf des 
Tages, an dem das qualifizierte Mitwirkungsver-
langen vollständig erfüllt wurde, spätestens mit 
Ablauf des Tages der Schlussbesprechung. Von 
der Festsetzung eines Mitwirkungsverzögerungs-
geldes ist abzusehen, wenn der Steuerpflichtige 
glaubhaft macht, dass die Mitwirkungsverzögerung 
entschuldbar ist; das Verschulden eines Vertreters 
oder eines Erfüllungsgehilfen ist dem Steuerpflich-
tigen zuzurechnen.

(3) Liegt eine Mitwirkungsverzögerung vor, kann 
ein Zuschlag zum Mitwirkungsverzögerungsgeld 
festgesetzt werden, wenn

1. in den letzten fünf Jahren vor dem ersten Tag 
der Mitwirkungsverzögerung ein Mitwirkungs-
verzögerungsgeld festgesetzt wurde und zu 

befürchten ist, dass der Steuerpflichtige ohne 
einen Zuschlag zum Mitwirkungsverzögerungs-
geld seiner aktuellen Verpflichtung nach Ab-
satz 1 nicht nachkommt, oder

2. zu befürchten ist, dass der Steuerpflichtige auf-
grund seiner wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit ohne einen Zuschlag zum Mitwirkungs-
verzögerungsgeld seiner aktuellen Verpflich-
tung nach Absatz 1 nicht nachkommt. Dies ist 
insbesondere anzunehmen, wenn die Umsatz-
erlöse des Steuerpflichtigen in einem der von 
der Außenprüfung umfassten Kalenderjahre 
mindestens 12 Millionen Euro betragen haben 
oder der Steuerpflichtige einem Konzern an-
gehört, dessen im Konzernabschluss ausge-
wiesene konsolidierte Umsatzerlöse in einem 
der von der Außenprüfung umfassten Kalender-
jahre mindestens 120 Millionen Euro betragen 
haben.

Der Zuschlag zum Mitwirkungsverzögerungsgeld 
beträgt höchstens 25 000 Euro für jeden vollen 
Kalendertag der Mitwirkungsverzögerung und ist 
höchstens für 150 Kalendertage festzusetzen; er 
kann für volle Wochen und Monate der Mitwir-
kungsverzögerung in Teilbeträgen festgesetzt wer-
den. Absatz 2 Satz 5 und 6 gilt entsprechend.

(4) Wurde wegen einer Mitwirkungsverzögerung 
ein Mitwirkungsverzögerungsgeld nach Absatz 2 
festgesetzt, verlängert sich die Frist nach § 171 
Absatz 4 Satz 3 erster Halbsatz für die Steuern, 
auf die sich die Außenprüfung erstreckt, um die 
Dauer der Mitwirkungsverzögerung, mindestens 
aber um ein Jahr. Abweichend von Satz 1 gilt 
§ 171 Absatz 4 Satz 3 erster Halbsatz für die Steu-
ern, auf die sich die Außenprüfung erstreckt, nicht, 
wenn außerdem in den letzten fünf Jahren vor dem 
ersten Tag der Mitwirkungsverzögerung ein Mitwir-
kungsverzögerungsgeld nach Absatz 2 festgesetzt 
wurde. Ist die Erfüllung der geforderten Mitwirkung 
unmöglich, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend, 
wenn der Steuerpflichtige auf die Unmöglichkeit 
nicht unverzüglich hingewiesen hat.

(5) Wird ein qualifiziertes Mitwirkungsverlangen 
nach Absatz 1, die Festsetzung eines Mitwirkungs-
verzögerungsgeldes nach Absatz 2 oder die Fest-
setzung eines Zuschlags zum Mitwirkungsverzöge-
rungsgeld nach Absatz 3 mit einem Einspruch oder 
einer Klage angefochten, so läuft die Festset-
zungsfrist für die Steuern, auf die sich die Außen-
prüfung erstreckt, nicht vor Ablauf eines Jahres 
nach der Unanfechtbarkeit der Entscheidung über 
den Rechtsbehelf ab.

(6) Im qualifizierten Mitwirkungsverlangen ist auf 
die Möglichkeit der Festsetzung eines Mitwirkungs-
verzögerungsgeldes nach Absatz 2 und eines Zu-
schlags zum Mitwirkungsverzögerungsgeld nach 
Absatz 3 sowie auf die voraussichtliche Höhe des 
Zuschlags und auf die Rechtsfolgen nach den 
Absätzen 4 und 5 hinzuweisen.

(7) Die Betragsgrenzen nach Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 sind mindestens alle drei Jahre und 
spätestens erstmals zum 1. Januar 2026 zu evalu-
ieren.“
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23. Dem § 201 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Eine Schlussbesprechung kann mit Zustimmung 
des Steuerpflichtigen auch fernmündlich oder nach 
§ 87a Absatz 1a elektronisch durchgeführt wer-
den.“

24. § 202 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „schrift-
licher“ die Wörter „oder elektronischer“ ein-
gefügt.

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „schrift-
lich“ die Wörter „oder elektronisch“ einge-
fügt.

cc) Folgender Satz wird angefügt:

„Wurden Besteuerungsgrundlagen in einem 
Teilabschlussbescheid nach § 180 Absatz 1a 
gesondert festgestellt, ist im Prüfungsbe-
richt darauf hinzuweisen.“

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

„(3) Sollen Besteuerungsgrundlagen in einem 
Teilabschlussbescheid nach § 180 Absatz 1a 
gesondert festgestellt werden, ergeht vor Er-
lass des Teilabschlussbescheids ein schrift-
licher oder elektronischer Teilprüfungsbericht; 
Absatz 1 Satz 2 bis 4 und Absatz 2 gelten ent-
sprechend.“

25. In § 203 Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder elektronisch“ einge-
fügt.

26. § 204 wird wie folgt geändert:

a) Der Wortlaut wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Abweichend von Absatz 1 kann die 
Finanzverwaltung dem Steuerpflichtigen bereits 
nach Erlass eines Teilabschlussbescheids nach 
§ 180 Absatz 1a auf Antrag verbindlich zusagen, 
wie ein für die Vergangenheit geprüfter und im 
Teilabschlussbericht dargestellter Sachverhalt 
in Zukunft steuerlich behandelt wird, wenn

1. die Kenntnis der künftigen steuerrechtlichen 
Behandlung für die geschäftlichen Maßnah-
men des Steuerpflichtigen von Bedeutung 
ist und

2. ein besonderes Interesse des Steuerpflich-
tigen an einer Erteilung vor dem Abschluss 
der Außenprüfung besteht und dies glaubhaft 
gemacht wird.“

27. In § 211 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 200 
Abs. 2 Satz 2“ durch die Wörter „§ 200 Absatz 2 
Satz 3“ ersetzt.

28. § 379 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 5 wird das Wort „oder“ am Ende 
durch ein Komma ersetzt.

bb) Der Nummer 6 wird ein Komma angefügt.

cc) Die folgenden Nummern 7 und 8 werden 
eingefügt:

„7. entgegen § 147 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 
oder 4 eine Unterlage nicht oder nicht 

für die vorgeschriebene Dauer aufbe-
wahrt oder

8. entgegen § 147a Absatz 1 Satz 1 oder 
Absatz 2 Satz 1 eine Aufzeichnung oder 
eine Unterlage nicht oder nicht mindes-
tens sechs Jahre aufbewahrt“.

b) Nach Absatz 2 Nummer 1g werden die folgen-
den Nummern 1h und 1i eingefügt:

„1h. einer vollziehbaren Anordnung nach § 147 
Absatz 6 Satz 1 zuwiderhandelt,

1i. entgegen § 147 Absatz 6 Satz 2 Nummer 1 
Einsicht nicht, nicht richtig oder nicht voll-
ständig gewährt oder“.

c) In Absatz 4 werden die Wörter „Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 und 2“ durch die Wörter „Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1, 2 und 8“ ersetzt.

d) In Absatz 6 wird die Angabe „3 bis 6“ durch die 
Wörter „3 bis 7 und Absatz 2 Nummer 1h und 1i“ 
ersetzt.

Artikel 4

Weitere Änderung der 
Abgabenordnung

Die Abgabenordnung, die zuletzt durch Artikel 3 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. In § 142 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1 Nr. 1, 3“ 
durch die Wörter „Absatz 1 Nummer 1“ ersetzt.

2. In § 146 Absatz 2c werden die Wörter „Abs. 6, zur 
Erteilung von Auskünften oder zur Vorlage ange-
forderter Unterlagen im Sinne des § 200 Abs. 1 im 
Rahmen einer Außenprüfung innerhalb einer ihm be-
stimmten angemessenen Frist nach Bekanntgabe 
durch die zuständige Finanzbehörde“ durch die An-
gabe „Absatz 6“ ersetzt.

Artikel 5

Änderung des 
Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung
Nach Artikel 97 § 36 des Einführungsgesetzes zur 

Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I 
S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 28 
des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) 
geändert worden ist, werden die folgenden §§ 37 
und 38 eingefügt:

„§ 37

Modernisierung der Außenprüfung

(1) Die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. De-
zember 2022 (BGBl. I S. 2730) geänderten Vorschriften 
der Abgabenordnung sind auf alle am 1. Januar 2023 
anhängigen Verfahren anzuwenden, soweit in den Ab-
sätzen 2 bis 4 nichts anderes bestimmt ist.

(2) § 3 Absatz 4 Nummer 3a, § 18 Absatz 1 Num-
mer 5, § 90 Absatz 3 Satz 5 und 6 sowie Absatz 4 
und 5, § 153 Absatz 4, § 162 Absatz 3 und 4, § 171 Ab-
satz 4, § 180 Absatz 1a, § 181 Absatz 1 Satz 4, § 197 
Absatz 5, § 199 Absatz 2 Satz 2 und 3, die §§ 200a, 
202 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 3 sowie § 204 Ab-
satz 2 der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2023 
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geltenden Fassung sind vorbehaltlich des Absatzes 3 
erstmals auf Steuern und Steuervergütungen anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 2024 entstehen. 
Für Steuern und Steuervergütungen, die vor dem 
1. Januar 2025 entstehen, sind § 90 Absatz 3 Satz 5 
bis 11, § 162 Absatz 3 und 4, § 171 Absatz 4 sowie 
§ 204 der Abgabenordnung in der am 31. Dezember 
2022 geltenden Fassung vorbehaltlich des Absatzes 3 
weiterhin anzuwenden. Die Sätze 1 und 2 gelten für 
gesonderte Feststellungen von Besteuerungsgrund-
lagen entsprechend.

(3) § 3 Absatz 4 Nummer 3a, § 18 Absatz 1 Num-
mer 5, § 90 Absatz 3 Satz 5 und 6 sowie Absatz 4 
und 5, § 153 Absatz 4, § 162 Absatz 3 und 4, § 180 Ab-
satz 1a, § 181 Absatz 1 Satz 4, § 199 Absatz 2 Satz 2 
und 3, § 200a Absatz 1 bis 3 und 6, § 202 Absatz 1 
Satz 4 und Absatz 3 sowie § 204 Absatz 2 der Ab-
gabenordnung in der am 1. Januar 2023 geltenden 
Fassung sind abweichend von Absatz 2 auch für 
Steuern und Steuervergütungen anzuwenden, die vor 
dem 1. Januar 2025 entstehen, wenn für diese Steuern 
und Steuervergütungen nach dem 31. Dezember 2024 
eine Prüfungsanordnung nach § 196 der Abgaben-
ordnung bekanntgegeben wurde. Satz 1 gilt für ge-
sonderte Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen 
entsprechend.

(4) § 146 Absatz 2c der Abgabenordnung in der am 
1. Januar 2025 geltenden Fassung ist vorbehaltlich des 
Satzes 3 erstmals auf Steuern und Steuervergütungen 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2024 ent-
stehen. Für Steuern und Steuervergütungen, die vor 
dem 1. Januar 2025 entstehen, ist § 146 Absatz 2c 
der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2023 gelten-
den Fassung vorbehaltlich des Satzes 3 weiterhin an-
zuwenden. § 146 Absatz 2c der Abgabenordnung in 
der am 1. Januar 2025 geltenden Fassung ist für 
Steuern und Steuervergütungen, die vor dem 1. Januar 
2025 entstehen, abweichend von Satz 2 auch für 
Steuern und Steuervergütungen anzuwenden, die vor 
dem 1. Januar 2025 entstehen, wenn für diese Steuern 
und Steuervergütungen nach dem 31. Dezember 2024 
eine Prüfungsanordnung nach § 196 der Abgabenord-
nung bekanntgegeben wurde. Die Sätze 1 bis 3 gelten 
für gesonderte Feststellungen von Besteuerungs-
grundlagen entsprechend.

§ 38

Erprobung alternativer Prüfungsmethoden

(1) Soweit im Rahmen einer Außenprüfung eines 
Steuerpflichtigen nach den §§ 193 bis 202 der Ab-
gabenordnung die Wirksamkeit eines von ihm einge-
setzten Steuerkontrollsystems hinsichtlich der erfass-
ten Steuerarten oder Sachverhalte überprüft wurde 
und kein oder nur ein unbeachtliches steuerliches 
Risiko für die in § 149 Absatz 3 der Abgabenordnung 
genannten Steuern und gesonderten Feststellungen 
besteht, kann die Finanzbehörde im Benehmen mit 
dem Bundeszentralamt für Steuern dem Steuerpflich-
tigen auf Antrag unter dem Vorbehalt des Widerrufs 
für die nächste Außenprüfung nach § 193 Absatz 1 
der Abgabenordnung Beschränkungen von Art und 
Umfang der Ermittlungen unter der Voraussetzung 
verbindlich zusagen, dass keine Änderungen der Ver-
hältnisse eintreten. Der Steuerpflichtige hat Verände-
rungen des Kontrollsystems zu dokumentieren und 

sie der Finanzbehörde unverzüglich schriftlich oder 
elektronisch mitzuteilen.

(2) Ein Steuerkontrollsystem umfasst alle innerbe-
trieblichen Maßnahmen, die gewährleisten, dass

1. die Besteuerungsgrundlagen zutreffend aufgezeich-
net und berücksichtigt werden sowie

2. die hierauf entfallenden Steuern fristgerecht und 
vollständig abgeführt werden.

Das Steuerkontrollsystem muss die steuerlichen Risi-
ken laufend abbilden.

(3) Systemprüfungen von Steuerkontrollsystemen 
und daraufhin nach Absatz 1 Satz 1 zugesagte Erleich-
terungen sind von den Landesfinanzbehörden bis zum 
30. April 2029 zu evaluieren. Die obersten Finanzbe-
hörden der Länder haben die Ergebnisse der Evaluie-
rung dem Bundesministerium der Finanzen bis zum 
30. Juni 2029 mitzuteilen.“

Artikel 6

Weitere Änderung des 
Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung
Artikel 97 § 38 des Einführungsgesetzes zur Ab-

gabenordnung, das zuletzt durch Artikel 5 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird aufgehoben.

Artikel 7

Änderung des 
Finanzverwaltungsgesetzes

§ 5 des Finanzverwaltungsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 
1202), das zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2606) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 5g wird wie folgt gefasst:

„5g. die Entgegennahme, die Weiterleitung und 
die Übermittlung von Informationen nach 
§ 9 Absatz 1 bis 3 und die Durchführung der 
Verfahren gemäß den §§ 10 bis 12 und 25 
bis 27 des Plattformen-Steuertransparenz-
gesetzes;“.

b) Nach Nummer 5g wird folgende Nummer 5h ein-
gefügt:

„5h. die Auswertung der Informationen nach den 
Nummern 5c, 5d, 5e, 5f und 5g im Rah-
men der dem Bundeszentralamt für Steuern 
gesetzlich übertragenen Aufgaben; Auswer-
tungen der Informationen nach den Num-
mern 5c, 5d, 5e, 5f und 5g durch die jeweils 
zuständige Landesfinanzbehörde bleiben 
hiervon unberührt;“.

2. In Absatz 1a Satz 2 wird die Angabe „5 bis“ durch 
die Angabe „5, 5c bis 5f, 6,“ ersetzt.

Artikel 8

Folgeänderungen
(1) In § 28p Absatz 6a Satz 1 des Vierten Buchs 

Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschriften für die 
Sozialversicherung – in der Fassung der Bekannt-
machung vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 
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3973; 2011 I S. 363), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2328) 
geändert worden ist, wird die Angabe „und 2“ gestri-
chen.

(2) In § 12 Absatz 2 Satz 3 des Steueroasen- 
Abwehrgesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2056), 
das durch Artikel 24 des Gesetzes vom 16. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2294) geändert worden ist, werden die 
Wörter „§ 90 Absatz 3 Satz 6 und 7“ durch die Wörter 
„§ 90 Absatz 4 Satz 1 und 3“ ersetzt.

(3) In § 4h Absatz 2 Satz 16 des Einkommensteuer-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2352) geändert worden ist, werden die 
Wörter „§ 162 Absatz 4 Satz 4 bis 6“ durch die Wörter 
„§ 162 Absatz 4 Satz 5 bis 7“ ersetzt.

(4) § 3 Absatz 3 der Betriebsstättengewinnauf-
teilungsverordnung vom 13. Oktober 2014 (BGBl. I 
S. 1603), die zuletzt durch Artikel 7 Absatz 21 des 
Gesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBl. I S. 990) geändert 
worden ist, wird wie folgt gefasst:

„(3) In den Aufzeichnungen, die nach § 90 Absatz 3 
der Abgabenordnung zu erstellen und nach § 90 Ab-
satz 4 der Abgabenordung vorzulegen sind, sind auch 
darzulegen:

1. die Gründe für die Zuordnung der Bestandteile, 
einschließlich der Gründe für die Zuordnung der 
Geschäftsvorfälle des Unternehmens (§ 9), der 
Chancen und Risiken (§ 10) und der Sicherungs-
geschäfte (§ 11), sowie

2. die Gründe für das Vorliegen anzunehmender 
schuldrechtlicher Beziehungen (§§ 16 und 17).“

Artikel 9

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 
und 3 am 1. Januar 2023 in Kraft.

(2) Artikel 4 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

(3) Artikel 6 tritt am 1. Januar 2030 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. 
Es ist im Bundesgesetzblatt zu verkünden.

Berlin, den 20. Dezember 2022

D e r  B u n d e s p r ä s i d e n t
S t e i n m e i e r

D e r  B u n d e s k a n z l e r
O l a f  S c h o l z

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  d e r  F i n a n z e n
C h r i s t i a n  L i n d n e r
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I 

(Gesetzgebungsakte) 

RICHTLINIEN 

RICHTLINIE 2011/16/EU DES RATES 

vom 15. Februar 2011 

über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf die Artikel 113 und 115, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 1 ), 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial­
ausschusses ( 2 ), 

gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Im Zeitalter der Globalisierung wird der Bedarf der Mit­
gliedstaaten an gegenseitiger Amtshilfe im Bereich der 
Besteuerung immer vordringlicher. Durch die erhebliche 
Zunahme der Mobilität der Steuerpflichtigen, der Anzahl 
der grenzüberschreitenden Transaktionen und der Inter­
nationalisierung der Finanzinstrumente wird es für die 
Mitgliedstaaten immer schwieriger, die geschuldeten Steu­
ern ordnungsgemäß festzusetzen. Diese zunehmende 
Schwierigkeit wirkt sich auf das Funktionieren der Steuer­
systeme aus und zieht Doppelbesteuerung nach sich, was 
wiederum zu Steuerbetrug und Steuerhinterziehung An­
lass gibt, während die Kontrollbefugnisse auf nationaler 
Ebene verbleiben. Dadurch wird das Funktionieren des 
Binnenmarkts gefährdet. 

(2) Ein einzelner Mitgliedstaat ist daher nicht in der Lage, 
sein internes Steuersystem, insbesondere was die direkten 
Steuern angeht, zu verwalten, ohne Informationen aus 
anderen Mitgliedstaaten zu erhalten. Um die negativen 
Auswirkungen dieser Situation zu beseitigen, ist es un­
umgänglich, eine neue Verwaltungszusammenarbeit zwi­
schen den Steuerbehörden der Mitgliedstaaten zu ent­
wickeln. Es besteht Bedarf an Instrumenten zur Vertrau­

ensbildung zwischen den Mitgliedstaaten, die dafür Sorge 
tragen, dass für alle Mitgliedstaaten dieselben Regeln, 
Pflichten und Rechte gelten. 

(3) Daher sollte ein völlig neuer Ansatz gemacht werden, bei 
dem ein neuer Text erstellt wird, der den Mitgliedstaaten 
die Befugnis zu einer effizienten Zusammenarbeit auf 
internationaler Ebene gibt und so die negativen Auswir­
kungen der immer weiter wachsenden Globalisierung auf 
den Binnenmarkt überwinden hilft. 

(4) In diesem Kontext sind die in der bestehenden Richtlinie 
77/799/EWG des Rates vom 19. Dezember 1977 über 
die Amtshilfe zwischen den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten im Bereich der direkten Steuern und der 
Steuern auf Versicherungsprämien ( 3 ) vorgesehenen Maß­
nahmen nicht mehr geeignet. Die großen Schwachstellen 
dieser Richtlinie waren Gegenstand des Berichts einer Ad- 
hoc-Arbeitsgruppe des Rates zur Bekämpfung des Steuer­
betrugs vom 22. Mai 2000 und in jüngerer Zeit der 
Mitteilung der Kommission über die Verhütung und Be­
kämpfung von Unternehmens- und Finanzdelikten vom 
27. September 2004 und der Mitteilung der Kommission 
hinsichtlich der Notwendigkeit der Entwicklung einer ko­
ordinierten Strategie zur Verbesserung der Bekämpfung 
des Steuerbetrugs vom 31. Mai 2006. 

(5) Die Richtlinie 77/799/EWG und auch ihre nachfolgenden 
Änderungen wurden in einem anderen Zusammenhang 
als den gegenwärtigen Anforderungen des Binnenmarkts 
ausgearbeitet und können die neuen Anforderungen an 
eine Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden nicht 
mehr erfüllen. 

(6) Wegen der Zahl und des Umfangs der an der Richtlinie 
77/799/EWG vorzunehmenden Anpassungen würde eine 
einfache Änderung nicht ausreichen, um die oben be­
schriebenen Ziele zu erfüllen. Die Richtlinie 77/799/EWG 
sollte daher aufgehoben werden und durch einen neuen 
Rechtsakt ersetzt werden. Dieser Rechtsakt sollte für di­
rekte und indirekte Steuern gelten, die bisher noch nicht 
in Rechtsvorschriften der Union erfasst sind. Die vorlie­
gende neue Richtlinie wird daher als geeignetes Instru­
ment für eine wirksame Zusammenarbeit der Verwal­
tungsbehörden angesehen.
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(7) Diese Richtlinie baut auf dem durch die Richtlinie 
77/799/EWG Erreichten auf, sieht aber klarere und prä­
zisere Regeln für die Zusammenarbeit der Verwaltungs­
behörden der Mitgliedstaaten vor, wenn dies erforderlich 
ist, um, insbesondere was den Austausch von Informa­
tionen angeht, den Anwendungsbereich der Zusammen­
arbeit der Verwaltungsbehörden zwischen den Mitglied­
staaten auszudehnen. Klarere Regeln sollten es auch mög­
lich machen, sämtliche juristische und natürliche Per­
sonen in der Union zu erfassen, wobei die immer grö­
ßere Zahl der Arten von Rechtsvereinbarungen, ein­
schließlich, aber nicht nur, klassische Vereinbarungen 
wie Trusts, Stiftungen oder Investmentfonds wie auch 
neuartige Vereinbarungen, die Steuerpflichtige in den Mit­
gliedstaaten schließen können, zu berücksichtigen sind. 

(8) Es sollte mehr direkte Kontakte zwischen den für die 
Zusammenarbeit zuständigen lokalen oder nationalen Be­
hörden der Mitgliedstaaten geben, und die Kommunika­
tion zwischen zentralen Verbindungsbüros sollte die Re­
gel sein. Das Fehlen direkter Kontakte beeinträchtigt die 
Effizienz, führt dazu, dass die vorhandenen Vereinbarun­
gen zur Verwaltungszusammenarbeit nicht in dem mög­
lichen Umfang genutzt werden, und verursacht Verzöge­
rungen in der Kommunikation. Daher sollten mehr di­
rekte Kontakte zwischen den Verwaltungsdienststellen 
vorgesehen werden, um die Zusammenarbeit effizienter 
zu machen und sie zu beschleunigen. Die Zuweisung von 
Zuständigkeiten an die Verbindungsstellen sollte in den 
nationalen Vorschriften eines jeden Mitgliedstaats geregelt 
werden. 

(9) Mitgliedstaaten sollten Informationen über einzelne Fälle 
austauschen, wenn sie von einem anderen Mitgliedstaat 
darum ersucht werden, und sollten die notwendigen Er­
mittlungen durchführen, um die betreffenden Informatio­
nen zu beschaffen. Mit dem Standard der „voraussicht­
lichen Erheblichkeit“ soll gewährleistet werden, dass ein 
Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten im 
größtmöglichen Umfang stattfindet, und zugleich klar­
gestellt werden, dass es den Mitgliedstaaten nicht gestattet 
ist, sich an Beweisausforschungen („fishing expeditions“) 
zu beteiligen oder um Informationen zu ersuchen, bei 
denen es unwahrscheinlich ist, dass sie für die Steuer­
angelegenheiten eines bestimmten Steuerpflichtigen er­
heblich sind. Zwar enthält Artikel 20 dieser Richtlinie 
Verfahrensvorschriften, aber diese müssen großzügig aus­
gelegt werden, damit der effiziente Informationsaustausch 
nicht vereitelt wird. 

(10) Es ist anerkannt, dass der verpflichtende automatische 
Austausch von Informationen ohne Vorbedingung das 
wirksamste Mittel ist, um die korrekte Festsetzung der 
Steuern bei grenzüberschreitenden Sachverhalten zu ver­
bessern und Steuerbetrug zu bekämpfen. Zu diesem 
Zweck sollte daher ein stufenweiser Ansatz verfolgt wer­
den, beginnend mit dem automatischen Austausch der 
verfügbaren Informationen zu fünf Einkunftsarten und 
einer Überprüfung der einschlägigen Bestimmungen im 
Anschluss an einen Bericht der Kommission. 

(11) Auch der spontane Austausch von Informationen zwi­
schen Mitgliedstaaten sollte verstärkt und gefördert wer­
den. 

(12) Es sollten Fristen für die Übermittlung von Informationen 
gemäß dieser Richtlinie festgelegt werden, um sicher­
zustellen, dass der Informationsaustausch zügig und da­
mit effizient erfolgt. 

(13) Es ist wichtig, dass sich Bedienstete der Steuerverwaltung 
eines Mitgliedstaats im Hoheitsgebiet eines anderen Mit­
gliedstaats aufhalten dürfen. 

(14) Da die steuerliche Lage eines oder mehrerer in verschie­
denen Mitgliedstaaten ansässigen Steuerpflichtigen häufig 
von gemeinsamem oder ergänzendem Interesse ist, sollte 
es möglich sein, bei solchen Personen in gegenseitigem 
Einvernehmen und auf freiwilliger Grundlage gleichzeitige 
Prüfungen durch zwei oder mehr Mitgliedstaaten vor­
zunehmen. 

(15) Da es in einigen Mitgliedstaaten gesetzlich vorgeschrieben 
ist, dem Steuerpflichtigen Entscheidungen und Verfügun­
gen, die seine Steuerpflicht betreffen, zuzustellen, woraus 
den Steuerbehörden unter anderem in den Fällen, in de­
nen ein Steuerpflichtiger in einen anderen Mitgliedstaat 
umgezogen ist, Schwierigkeiten erwachsen, ist es wün­
schenswert, dass die Behörden in solchen Fällen die zu­
ständigen Behörden des Mitgliedstaats, in den der Steuer­
pflichtige umgezogen ist, um Zusammenarbeit ersuchen 
können. 

(16) Rückmeldungen in Bezug auf übermittelte Informationen 
werden der Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden 
der Mitgliedstaaten förderlich sein. 

(17) Eine Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und 
der Kommission ist notwendig, um die Verfahren der 
Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch sowie 
die bewährten Praktiken auf den betreffenden Gebieten 
ständig zu überprüfen. 

(18) Für die Effizienz der Zusammenarbeit der Verwaltungs­
behörden ist es wichtig, dass die aufgrund dieser Richt­
linie erhaltenen Informationen und Dokumente vor­
behaltlich der in dieser Richtlinie festgelegten Beschrän­
kungen in dem Empfängermitgliedstaat auch für andere 
Zwecke verwendet werden könnten. Es ist auch wichtig, 
dass die Mitgliedstaaten diese Information unter be­
stimmten Voraussetzungen an ein Drittland weiterleiten 
könnten. 

(19) Die Umstände, unter denen ein ersuchter Mitgliedstaat 
die Übermittlung von Informationen ablehnen kann, soll­
ten eindeutig umschrieben und abgegrenzt sein, wobei 
bestimmten schützenswerten privaten Interessen ebenso 
Rechnung zu tragen ist wie dem öffentlichen Interesse. 

(20) Allerdings sollte ein Mitgliedstaat die Übermittlung von 
Informationen nicht deshalb ablehnen, weil er kein eige­
nes Interesse daran hat oder weil diese Informationen 
sich bei einer Bank, einem sonstigen Finanzinstitut, ei­
nem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befin­
den oder sich auf Eigentumsanteile an einer Person be­
ziehen. 

(21) Diese Richtlinie legt Mindestnormen fest und berührt 
daher nicht das Recht der Mitgliedstaaten auf umfassen­
dere Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedstaaten nach 
ihrem nationalen Recht oder im Rahmen bi- oder multi­
lateraler Abkommen mit anderen Mitgliedstaaten.
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(22) Ein Mitgliedstaat, der mit einem Drittland eine umfassen­
dere als die in dieser Richtlinie vorgesehene Zusammen­
arbeit eingeht, sollte es nicht ablehnen, eine solche um­
fassendere Zusammenarbeit auch mit anderen Mitglied­
staaten einzugehen, die eine solche umfassendere gegen­
seitige Zusammenarbeit wünschen. 

(23) Die Informationen sollten mittels einheitlicher Formblät­
ter, Formate und Kommunikationswege ausgetauscht 
werden. 

(24) Die Effizienz der Zusammenarbeit der Verwaltungsbehör­
den sollte insbesondere auf der Grundlage statistischer 
Angaben bewertet werden. 

(25) Die zur Umsetzung dieser Richtlinie erforderlichen Maß­
nahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des 
Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten 
für die Ausübung der der Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse ( 1 ) erlassen werden. 

(26) Nach Nummer 34 der Interinstitutionellen Vereinbarung 
über bessere Rechtsetzung sind die Mitgliedstaaten auf­
gefordert, für ihre eigenen Zwecke und im Interesse der 
Union eigene Tabellen aufzustellen, aus denen im Rah­
men des Möglichen die Entsprechungen zwischen dieser 
Richtlinie und den Umsetzungsmaßnahmen zu entneh­
men sind, und diese zu veröffentlichen. 

(27) Jeder Informationsaustausch, auf den in dieser Richtlinie 
Bezug genommen wird, unterliegt den Durchführungs­
vorschriften zur Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per­
sonenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr ( 2 ) 
und der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per­
sonenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtun­
gen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr ( 3 ). 
Allerdings sollten Beschränkungen bestimmter Rechte 
und Pflichten nach der Richtlinie 95/46/EG erwogen wer­
den, um die in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe e jener 
Richtlinie genannten Interessen zu schützen. Solche Be­
schränkungen sind angesichts der potenziellen Einnah- 
menausfälle für die Mitgliedstaaten und der wesentlichen 
Bedeutung der von der vorliegenden Richtlinie erfassten 
Informationen für eine wirksame Betrugsbekämpfung er­
forderlich und verhältnismäßig. 

(28) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten 
und Grundsätzen, die insbesondere mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden. 

(29) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die wirksame Zu­
sammenarbeit zwischen den Verwaltungsbehörden der 
Mitgliedstaaten zur Bewältigung der negativen Folgen 
der zunehmenden Globalisierung für den Binnenmarkt, 

auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirk­
licht werden kann und daher wegen der erforderlichen 
Einheitlichkeit und Wirksamkeit besser auf Unionsebene 
zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit 
dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische 
Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie 
nicht über das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche 
Maß hinaus — 

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Diese Richtlinie legt die Regeln und Verfahren fest, nach 
denen die Mitgliedstaaten untereinander im Hinblick auf den 
Austausch von Informationen zusammenarbeiten, die für die 
Anwendung und Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts der 
Mitgliedstaaten über die in Artikel 2 genannten Steuern voraus­
sichtlich erheblich sind. 

(2) Diese Richtlinie legt ferner Bestimmungen für den Aus­
tausch der Informationen nach Absatz 1 auf elektronischem 
Wege sowie die Regeln und Verfahren fest, nach denen die 
Mitgliedstaaten und die Kommission in Fragen der Koordinie­
rung und der Bewertung zusammenarbeiten sollen. 

(3) Diese Richtlinie berührt nicht die Anwendung der Vor­
schriften über die Rechtshilfe in Strafsachen in den Mitglied­
staaten. Sie berührt auch nicht die Erfüllung der Verpflichtun­
gen, die den Mitgliedstaaten in Bezug auf eine umfassendere 
Zusammenarbeit der Verwaltungen aus anderen Rechtsinstru­
menten, einschließlich bi- oder multilateralen Abkommen, er­
wachsen. 

Artikel 2 

Geltungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt für Steuern aller Art, die von einem 
oder für einen Mitgliedstaat bzw. von oder für gebiets- oder 
verwaltungsmäßige Gliederungseinheiten eines Mitgliedstaats, 
einschließlich der lokalen Behörden, erhoben werden. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 gilt diese Richtlinie nicht für 
die Mehrwertsteuer und Zölle oder für Verbrauchsteuern, die in 
anderen Rechtsvorschriften der Union über die Zusammenarbeit 
zwischen den Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten erfasst 
sind. Diese Richtlinie gilt auch nicht für Pflichtbeiträge zu So­
zialversicherungen, die an den Mitgliedstaat, eine Gliederungs­
einheit des Mitgliedstaats oder an öffentlich-rechtliche Sozialver­
sicherungseinrichtungen zu leisten sind.
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(3) In keinem Fall sind die Steuern im Sinne von Absatz 1 
dahingehend auszulegen, dass sie Folgendes einschließen: 

a) Gebühren, wie sie für von Behörden ausgestellte Bescheini­
gungen und andere Dokumente erhoben werden oder 

b) vertragliche Gebühren, wie etwa Zahlungen an öffentliche 
Versorgungsbetriebe. 

(4) Diese Richtlinie gilt für die in Absatz 1 genannten Steu­
ern, die in dem Gebiet erhoben werden, auf das die Verträge 
gemäß Artikel 52 des Vertrags über die Europäische Union 
Anwendung finden. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck: 

1. „zuständige Behörde“ eines Mitgliedstaats die Behörde, die 
als solche von diesem Mitgliedstaat benannt worden ist. Ein 
zentrales Verbindungsbüro, eine Verbindungsstelle oder ein 
zuständiger Bediensteter, die gemäß dieser Richtlinie tätig 
werden, gelten bei Bevollmächtigung gemäß Artikel 4 eben­
falls als zuständige Behörde; 

2. „zentrales Verbindungsbüro“ die als solche benannte Stelle, 
die für die Verbindungen zu den anderen Mitgliedstaaten 
auf dem Gebiet der Zusammenarbeit der Verwaltungs­
behörden hauptverantwortlich zuständig ist; 

3. „Verbindungsstelle“ jede andere Stelle als das zentrale Ver­
bindungsbüro, die als solche benannt worden ist, um nach 
Maßgabe dieser Richtlinie Informationen direkt auszutau­
schen; 

4. „zuständiger Bedienstete“ jeden Bediensteten, der zum di­
rekten Informationsaustausch nach Maßgabe dieser Richt­
linie befugt ist; 

5. „ersuchende Behörde“ das zentrale Verbindungsbüro, eine 
Verbindungsstelle oder jeden zuständigen Bediensteten ei­
nes Mitgliedstaats, der im Namen der zuständigen Behörde 
ein Amtshilfeersuchen stellt; 

6. „ersuchte Behörde“ das zentrale Verbindungsbüro, eine Ver­
bindungsstelle oder jeden zuständigen Bediensteten eines 
Mitgliedstaats, der im Namen der zuständigen Behörde 
ein Amtshilfeersuchen entgegennimmt; 

7. „behördliche Ermittlungen“ alle von den Mitgliedstaaten in 
Ausübung ihrer Aufgaben vorgenommenen Kontrollen, 
Nachprüfungen und andere Handlungen mit dem Ziel, die 
ordnungsgemäße Anwendung der Steuervorschriften sicher­
zustellen; 

8. „Austausch von Informationen auf Ersuchen“ den Aus­
tausch von Informationen auf der Grundlage eines Ersu­
chens, das der ersuchende Mitgliedstaat an den ersuchten 
Mitgliedstaat in einem bestimmten Fall stellt; 

9. „automatischer Austausch“ die systematische Übermittlung 
zuvor festgelegter Informationen an einen anderen Mitglied­
staat ohne dessen vorheriges Ersuchen in regelmäßigen, im 
Voraus bestimmten Abständen. Im Sinne des Artikels 8 
sind verfügbare Informationen solche, die in den Steuer­
akten des die Informationen übermittelnden Mitgliedstaats 
enthalten sind und die im Einklang mit den Verfahren für 
die Erhebung und Verarbeitung von Informationen des be­
treffenden Mitgliedstaats abgerufen werden können; 

10. „spontaner Austausch“ die nicht systematische Übermitt­
lung von Informationen zu jeder Zeit an einen anderen 
Mitgliedstaat ohne dessen vorheriges Ersuchen; 

11. „Person“ 

a) eine natürliche Person; 

b) eine juristische Person; 

c) sofern diese Möglichkeit nach den geltenden Rechtsvor­
schriften besteht, eine Personenvereinigung, der die 
Rechtsfähigkeit zuerkannt wurde, die aber nicht über 
die Rechtsstellung einer juristischen Person verfügt, oder 

d) alle anderen Rechtsvereinbarungen gleich welcher Art 
und Form — mit oder ohne Rechtspersönlichkeit — 
die Vermögensgegenstände besitzen oder verwalten, wel­
che einschließlich der daraus erzielten Einkünfte einer 
der von dieser Richtlinie erfassten Steuern unterliegen; 

12. „auf elektronischem Wege“ die Verwendung elektronischer 
Anlagen zur Verarbeitung (einschließlich der Datenkompri­
mierung) und zum Speichern von Daten und unter Einsatz 
von Draht, Funk, optischer Technologien oder anderer elek­
tromagnetischer Verfahren; 

13. „CCN-Netz“ die gemeinsame Plattform auf der Grundlage 
des Gemeinsamen Kommunikationsnetzes (common com­
munication network — CCN), die von der Union für jeg­
liche elektronische Datenübertragung zwischen den zustän­
digen Behörden im Bereich Zoll und Steuern entwickelt 
wurde. 

Artikel 4 

Organisation 

(1) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission innerhalb eines 
Monats nach dem 11. März 2011 seine für die Zwecke dieser 
Richtlinie zuständige Behörde mit und informiert die Kommis­
sion unverzüglich über diesbezügliche Änderungen.
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Die Kommission stellt diese Information den anderen Mitglied­
staaten zur Verfügung und veröffentlicht die Liste der zuständi­
gen Behörden der Mitgliedstaaten im Amtsblatt der Europäischen 
Union. 

(2) Die zuständige Behörde benennt ein einziges zentrales 
Verbindungsbüro. Die zuständige Behörde ist dafür zuständig, 
die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten davon in 
Kenntnis zu setzen. 

Das zentrale Verbindungsbüro kann auch als die zuständige 
Stelle für die Verbindungen zur Kommission benannt werden. 
Die zuständige Behörde ist dafür zuständig, die Kommission 
davon in Kenntnis zu setzen. 

(3) Die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaats kann Verbin­
dungsstellen mit einer auf seinen nationalen Rechtsvorschriften 
oder innenpolitischen Grundsätzen beruhenden Zuständigkeit 
benennen. Das zentrale Verbindungsbüro ist dafür zuständig, 
das Verzeichnis der Verbindungsstellen auf dem neuesten Stand 
zu halten und es den zentralen Verbindungsbüros der anderen 
betroffenen Mitgliedstaaten und der Kommission zugänglich zu 
machen. 

(4) Die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaats kann zustän­
dige Bedienstete benennen. Das zentrale Verbindungsbüro ist 
dafür zuständig, das Verzeichnis der zuständigen Bediensteten 
auf dem neuesten Stand zu halten und es den zentralen Ver­
bindungsbüros der anderen betroffenen Mitgliedstaaten und der 
Kommission zugänglich zu machen. 

(5) Die nach Maßgabe dieser Richtlinie an der Zusammen­
arbeit der Verwaltungsbehörden beteiligten Bediensteten gelten 
entsprechend den von den zuständigen Behörden festgelegten 
Regelungen in jedem Fall als für diesen Zweck zuständige Be­
dienstete. 

(6) Wenn eine Verbindungsstelle oder ein zuständiger Be­
diensteter ein Ersuchen oder eine Antwort auf ein Ersuchen 
um Zusammenarbeit übermittelt bzw. entgegennimmt, unter­
richtet sie/er das zentrale Verbindungsbüro ihres/seines Mitglied­
staats gemäß den von jenem Mitgliedstaat festgelegten Verfah­
ren. 

(7) Erhält eine Verbindungsstelle oder ein zuständiger Be­
diensteter ein Ersuchen um Zusammenarbeit, das eine Tätigkeit 
außerhalb des ihr/ihm zugewiesenen Zuständigkeitsbereichs, der 
ihr/ihm nach den nationalen Rechtsvorschriften oder innenpoli­
tischen Grundsätzen ihres/seines Mitgliedstaats zugewiesen ist, 
erfordert, so übermittelt sie/er dieses Ersuchen unverzüglich dem 
zentralen Verbindungsbüro ihres/seines Mitgliedstaats und teilt 
dies der ersuchenden Behörde mit. In einem solchen Fall be­
ginnt die Frist nach Artikel 7 am Tag nach der Weiterleitung 
des Ersuchens um Zusammenarbeit an das zentrale Verbin­
dungsbüro. 

KAPITEL II 

INFORMATIONSAUSTAUSCH 

ABSCHNITT I 

Informationsaustausch auf Ersuchen 

Artikel 5 

Verfahren für den Informationsaustausch auf Ersuchen 

Auf Ersuchen der ersuchenden Behörde übermittelt die ersuchte 
Behörde der ersuchenden Behörde alle in Artikel 1 Absatz 1 

genannten Informationen, die sie besitzt oder die sie im An­
schluss an behördliche Ermittlungen erhalten hat. 

Artikel 6 

Behördliche Ermittlungen 

(1) Die ersuchte Behörde trifft Vorkehrungen dafür, dass alle 
behördlichen Ermittlungen durchgeführt werden, die zur Be­
schaffung der in Artikel 5 genannten Informationen notwendig 
sind. 

(2) Das in Artikel 5 genannte Ersuchen kann ein begründetes 
Ersuchen um eine bestimmte behördliche Ermittlung enthalten. 
Ist die ersuchte Behörde der Auffassung, dass keine behördli­
chen Ermittlungen erforderlich sind, so teilt sie der ersuchenden 
Behörde unverzüglich die Gründe hierfür mit. 

(3) Zur Beschaffung der erbetenen Informationen oder zur 
Durchführung der erbetenen behördlichen Ermittlungen geht 
die ersuchte Behörde nach denselben Verfahren vor, die sie 
anwenden würde, wenn sie von sich aus oder auf Ersuchen 
einer anderen Behörde des eigenen Mitgliedstaats handeln 
würde. 

(4) Die ersuchte Behörde übermittelt Urschriften, sofern die 
ersuchende Behörde eigens darum bittet und die geltenden 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats der ersuchten Behörde 
dem nicht entgegenstehen. 

Artikel 7 

Fristen 

(1) Die ersuchte Behörde stellt die in Artikel 5 genannten 
Informationen möglichst rasch, spätestens jedoch sechs Monate 
nach dem Datum des Eingangs des Ersuchens zur Verfügung. 

Ist die ersuchte Behörde jedoch bereits im Besitz dieser Infor­
mationen, so werden sie innerhalb von zwei Monaten ab jenem 
Datum zur Verfügung gestellt. 

(2) In bestimmten besonders gelagerten Fällen können zwi­
schen der ersuchten und der ersuchenden Behörde andere als 
die in Absatz 1 vorgesehenen Fristen vereinbart werden. 

(3) Die ersuchte Behörde bestätigt der ersuchenden Behörde 
unverzüglich, spätestens jedoch sieben Arbeitstage nach Erhalt 
des Ersuchens, möglichst auf elektronischem Wege den Erhalt 
dieses Ersuchens. 

(4) Die ersuchte Behörde unterrichtet die ersuchende Behörde 
innerhalb eines Monats nach Erhalt des Ersuchens über eventuell 
bestehende Mängel in dem Ersuchen und gegebenenfalls erfor­
derliche zusätzliche Hintergrundinformationen. In diesem Fall 
beginnt die Frist gemäß Absatz 1 am Tag nach dem Eingang 
der von der ersuchten Behörde angeforderten zusätzlichen In­
formationen.
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(5) Ist die ersuchte Behörde nicht in der Lage, auf ein Ersu­
chen fristgerecht zu antworten, so unterrichtet sie die ersu­
chende Behörde unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 
drei Monaten nach Erhalt des Ersuchens, über die Gründe, die 
einer fristgerechten Antwort entgegenstehen, sowie über den 
Zeitpunkt, an dem sie dem Ersuchen voraussichtlich nachkom­
men kann. 

(6) Ist die ersuchte Behörde nicht im Besitz der erbetenen 
Informationen und nicht in der Lage, dem Informationsersuchen 
nachzukommen, oder lehnt sie es aus den in Artikel 17 ge­
nannten Gründen ab, ihm nachzukommen, so teilt sie der er­
suchenden Behörde unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 
eines Monats nach Erhalt des Ersuchens, die Gründe mit. 

ABSCHNITT II 

Verpflichtender automatischer Informationsaustausch 

Artikel 8 

Umfang und Voraussetzungen des verpflichtenden 
automatischen Informationsaustauschs 

(1) Die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaats übermittelt 
im Wege des automatischen Austauschs der zuständigen Be­
hörde jedes anderen Mitgliedstaats Informationen in Bezug auf 
Besteuerungszeiträume ab 1. Januar 2014, die über in jenem 
anderen Mitgliedstaat ansässige Personen in Bezug auf die fol­
genden bestimmten Arten von Einkünften und Vermögen, wie 
sie jeweils im Sinne des nationalen Rechts des die Informatio­
nen übermittelnden Mitgliedstaats zu verstehen sind, verfügbar 
sind: 

a) Vergütungen aus unselbständiger Arbeit, 

b) Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen, 

c) Lebensversicherungsprodukte, die nicht von anderen Rechts­
akten der Union über den Austausch von Informationen 
oder vergleichbare Maßnahmen erfasst sind, 

d) Ruhegehälter, 

e) Eigentum an unbeweglichem Vermögen und Einkünfte da­
raus. 

(2) Bis zum 1. Januar 2014 unterrichten die Mitgliedstaaten 
die Kommission über die in Absatz 1 genannten Arten von 
Einkünften und Vermögen, zu denen für sie Informationen ver­
fügbar sind. Sie unterrichten die Kommission auch über alle 
späteren diesbezüglichen Änderungen. 

(3) Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats kann der zu­
ständigen Behörde jedes anderen Mitgliedstaats mitteilen, dass 
sie keine Informationen über die in Absatz 1 genannten Arten 
von Einkünften und Vermögen oder über Einkünfte und Ver­
mögen unterhalb eines bestimmten Mindestbetrags zu erhalten 
wünscht. Sie setzt auch die Kommission hiervon in Kenntnis. 

Ein Mitgliedstaat kann als ein Mitgliedstaat betrachtet werden, 
der keine Informationen nach Absatz 1 zu erhalten wünscht, 
wenn er die Kommission über keine einzige Art von Einkünften 
und Vermögen unterrichtet, zu denen er Informationen zur 
Verfügung hat. 

(4) Bis zum 1. Juli 2016 unterbreiten die Mitgliedstaaten der 
Kommission jährlich Statistiken zum Umfang des automati­
schen Informationsaustauschs und soweit möglich Angaben zu 
den administrativen und anderen einschlägigen Kosten und Nut­
zen des erfolgten Austauschs von Informationen und zu allen 
möglichen Änderungen, sowohl bezüglich der Steuerverwaltun­
gen als auch für Dritte. 

(5) Bis zum 1. Juli 2017 legt die Kommission einen Bericht 
vor, der einen Überblick über und eine Bewertung der Statisti­
ken und die erhaltenen Informationen betreffend Fragen wie die 
administrativen und anderen einschlägigen Kosten und den Nut­
zen des automatischen Austauschs von Informationen sowie die 
damit verbundenen praktischen Aspekte enthält. Die Kommis­
sion legt dem Rat gegebenenfalls einen Vorschlag zu den in 
Absatz 1 festgelegten Arten von Einkünften und Vermögen 
und/oder Voraussetzungen vor, einschließlich der Vorausset­
zung, dass Informationen über in anderen Mitgliedstaaten an­
sässige Personen verfügbar sein müssen. 

Bei der Prüfung eines von der Kommission vorgelegten Vor­
schlags bewertet der Rat, ob die Effizienz und das Funktionieren 
des automatischen Austauschs von Informationen weiter zu 
verbessern und die entsprechenden Anforderungen zu erhöhen 
sind, um dafür zu sorgen, dass 

a) die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaats im Wege des 
automatischen Austauschs der zuständigen Behörde jedes 
anderen Mitgliedstaats Informationen in Bezug auf Besteue­
rungszeiträume ab 1. Januar 2017 übermittelt, die in jenem 
anderen Mitgliedstaat ansässige Personen in Bezug auf min­
destens drei der in Absatz 1 aufgeführten bestimmten Arten 
von Einkünften und Vermögen, wie sie jeweils im Sinne des 
nationalen Rechts des die Informationen übermittelnden Mit­
gliedstaats zu verstehen sind, betreffen; 

b) die Liste der Arten von Einkünften und Vermögen in Ab- 
satz 1 um Dividenden, Veräußerungsgewinne und Lizenz­
gebühren erweitert wird. 

(6) Die Übermittlung der Informationen erfolgt mindestens 
einmal jährlich, innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des 
Steuerjahres des Mitgliedstaats, in dem die Information verfüg­
bar wurde. 

(7) Die Kommission legt gemäß dem Verfahren nach 
Artikel 26 Absatz 2 vor dem in Artikel 29 Absatz 1 genannten 
Zeitpunkt die praktischen Regelungen des automatischen Infor­
mationsaustauschs fest.
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(8) Vereinbaren Mitgliedstaaten in bi- oder multilateralen Ab­
kommen mit anderen Mitgliedstaaten den automatischen Aus­
tausch von Informationen für weitere Arten von Einkünften und 
Vermögen, so teilen sie der Kommission diese Abkommen mit 
und diese macht diese Abkommen allen anderen Mitgliedstaaten 
zugänglich. 

ABSCHNITT III 

Spontaner Informationsaustausch 

Artikel 9 

Umfang und Voraussetzungen des spontanen 
Informationsaustauschs 

(1) Die zuständige Behörde jedes Mitgliedstaats übermittelt 
der zuständigen Behörde jedes anderen betroffenen Mitglied­
staats die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Informationen in 
folgenden Fällen: 

a) die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats hat Gründe für 
die Vermutung einer Steuerverkürzung in dem anderen Mit­
gliedstaat; 

b) ein Steuerpflichtiger erhält eine Steuerermäßigung oder Steu­
erbefreiung in einem Mitgliedstaat, die eine Steuererhöhung 
oder eine Besteuerung in dem anderen Mitgliedstaat zur 
Folge haben würde; 

c) Geschäftsbeziehungen zwischen einem Steuerpflichtigen ei­
nes Mitgliedstaats und einem Steuerpflichtigen eines anderen 
Mitgliedstaats werden über ein oder mehrere weitere Länder 
in einer Weise geleitet, die in einem der beiden oder in 
beiden Mitgliedstaaten zur Steuerersparnis führen kann; 

d) die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats hat Gründe für 
die Vermutung einer Steuerersparnis durch künstliche Ge­
winnverlagerungen innerhalb eines Konzerns; 

e) in einem Mitgliedstaat ist im Zusammenhang mit Informa­
tionen, die ihm von der zuständigen Behörde eines anderen 
Mitgliedstaats übermittelt worden sind, ein Sachverhalt er­
mittelt worden, der für die Steuerfestsetzung in dem anderen 
Mitgliedstaat erheblich sein könnte. 

(2) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können 
den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten im 
Wege des spontanen Informationsaustauschs alle Informationen, 
von denen sie Kenntnis haben und die für die zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten von Nutzen sein können, 
übermitteln. 

Artikel 10 

Fristen 

(1) Die zuständige Behörde, für die die in Artikel 9 Absatz 1 
genannten Informationen verfügbar werden, übermittelt diese 

Informationen so schnell wie möglich an die zuständige Be­
hörde jedes anderen betroffenen Mitgliedstaats, spätestens je­
doch einen Monat, nachdem sie verfügbar geworden sind. 

(2) Die zuständige Behörde, der Informationen nach Maß­
gabe des Artikels 9 übermittelt werden, bestätigt der zuständi­
gen Behörde, die die Informationen übermittelt hat, unverzüg­
lich, spätestens jedoch sieben Arbeitstage nach Eingang der In­
formationen, möglichst auf elektronischem Wege den Erhalt der 
Informationen. 

KAPITEL III 

SONSTIGE FORMEN DER VERWALTUNGSZUSAMMENARBEIT 

ABSCHNITT I 

Anwesenheit in den Amtsräumen von Behörden und 
Teilnahme an behördlichen Ermittlungen 

Artikel 11 

Umfang und Bedingungen 

(1) Die ersuchende und die ersuchte Behörde können verein­
baren, dass unter den von letzterer festgelegten Regelungen 
ordnungsgemäß befugte Bedienstete der ersuchenden Behörde 
zum Zweck des Informationsaustauschs gemäß Artikel 1 
Absatz 1: 

a) in den Amtsräumen zugegen sein dürfen, in denen die Ver­
waltungsbehörden des ersuchten Mitgliedstaats ihre Tätigkeit 
ausüben; 

b) bei den behördlichen Ermittlungen zugegen sein dürfen, die 
im Hoheitsgebiet des ersuchten Mitgliedstaats durchgeführt 
werden. 

Ist die erbetene Information in Unterlagen enthalten, zu denen 
die Bediensteten der ersuchten Behörde Zugang haben, so wer­
den den Bediensteten der ersuchenden Behörde Kopien dieser 
Unterlagen ausgehändigt. 

(2) Sofern dies nach den Rechtsvorschriften des ersuchten 
Mitgliedstaats zulässig ist, kann die in Absatz 1 genannte Ver­
einbarung vorsehen, dass Bedienstete der ersuchenden Behörde, 
die bei behördlichen Ermittlungen zugegen sind, Einzelpersonen 
befragen und Aufzeichnungen prüfen dürfen. 

Jede Weigerung der Person, gegen die ermittelt wird, den Über­
prüfungsmaßnahmen der Bediensteten der ersuchenden Behörde 
zu entsprechen, wird von der ersuchten Behörde wie eine Wei­
gerung gegenüber Bediensteten der eigenen Behörde behandelt.
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(3) Befugte Bedienstete der ersuchenden Behörde, die sich 
gemäß Absatz 1 in einem anderen Mitgliedstaat aufhalten, müs­
sen jederzeit eine schriftliche Vollmacht vorlegen können, aus 
der ihre Identität und dienstliche Stellung hervorgehen. 

ABSCHNITT II 

Gleichzeitige Prüfungen 

Artikel 12 

Gleichzeitige Prüfungen 

(1) Vereinbaren zwei oder mehr Mitgliedstaaten, jeweils in 
ihrem Hoheitsgebiet gleichzeitige Prüfungen einer oder mehrerer 
Personen von gemeinsamem oder ergänzendem Interesse durch­
zuführen, um die dabei erlangten Informationen auszutauschen, 
so finden die Absätze 2, 3 und 4 Anwendung. 

(2) Die zuständige Behörde eines jeden Mitgliedstaats be­
stimmt selbst, welche Personen sie für eine gleichzeitige Prüfung 
vorschlagen will. Sie unterrichtet die zuständige Behörde der 
anderen betroffenen Mitgliedstaaten über die Fälle, für die sie 
eine gleichzeitige Prüfung vorschlägt, und begründet ihre Wahl. 

Sie gibt an, in welchem Zeitraum derartige Prüfungen durch­
geführt werden sollen. 

(3) Die zuständige Behörde eines jeden betroffenen Mitglied­
staats entscheidet, ob sie an der gleichzeitigen Prüfung teilneh­
men will. Sie bestätigt der Behörde, die eine gleichzeitige Prü­
fung vorgeschlagen hat, ihr Einverständnis oder teilt ihre be­
gründete Ablehnung mit. 

(4) Die zuständige Behörde jedes betroffenen Mitgliedstaats 
benennt einen für die Beaufsichtigung und die Koordinierung 
der Prüfung verantwortlichen Vertreter. 

ABSCHNITT III 

Zustellung durch die Verwaltung 

Artikel 13 

Zustellungsersuchen 

(1) Auf Antrag der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats 
stellt die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaats nach 
Maßgabe der Rechtsvorschriften für die Zustellung entsprechen­
der Akte im ersuchten Mitgliedstaat dem Adressaten alle Akte 
und Entscheidungen von Verwaltungsbehörden des ersuchenden 
Mitgliedstaats zu, die mit der Anwendung der Rechtsvorschrif­
ten über die unter diese Richtlinie fallenden Steuern in dessen 
Gebiet zusammenhängen. 

(2) Das Zustellungsersuchen enthält Angaben über den Ge­
genstand des zuzustellenden Akts oder der zuzustellenden Ent­
scheidung sowie Namen und Anschrift des Adressaten und alle 
weiteren Informationen, die die Identifizierung des Adressaten 
erleichtern können. 

(3) Die ersuchte Behörde teilt der ersuchenden Behörde un­
verzüglich mit, was aufgrund des Zustellungsersuchens ver­
anlasst wurde, und insbesondere, an welchem Tag der Akt 
oder die Entscheidung dem Adressaten zugestellt wurde. 

(4) Die ersuchende Behörde stellt nur dann ein Zustellungs­
ersuchen nach diesem Artikel, wenn sie nicht in der Lage ist, die 
Zustellung nach Maßgabe der Rechtsvorschriften für die Zustel­
lung der betreffenden Akte im ersuchenden Mitgliedstaat vor­
zunehmen, oder wenn die Zustellung unverhältnismäßige 
Schwierigkeiten aufwerfen würde. Die zuständige Behörde eines 
Mitgliedstaats kann einer Person im Hoheitsgebiet eines anderen 
Mitgliedstaats jedes Dokument per Einschreiben oder auf elek­
tronischem Wege direkt zustellen. 

ABSCHNITT IV 

Rückmeldungen 

Artikel 14 

Bedingungen 

(1) Übermittelt eine zuständige Behörde Informationen ge­
mäß den Artikeln 5 oder 9, so kann sie die zuständige Behörde, 
die die Informationen erhält, um eine Rückmeldung dazu bitten. 
Wird um eine Rückmeldung gebeten, so übermittelt die zustän­
dige Behörde, die die Informationen erhalten hat, unbeschadet 
der geltenden Vorschriften ihres Mitgliedstaats zum Schutz des 
Steuergeheimnisses und zum Datenschutz der zuständigen Be­
hörde, die die Informationen übermittelt hat, die Rückmeldung 
sobald wie möglich und spätestens drei Monate nach Bekannt­
werden des Ergebnisses der Verwendung der erbetenen Informa­
tionen. Die Kommission legt die praktischen Regelungen gemäß 
dem in Artikel 26 Absatz 2 genannten Verfahren fest. 

(2) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermitteln 
den anderen betroffenen Mitgliedstaaten einmal jährlich nach 
bilateral vereinbarten praktischen Regelungen eine Rückmeldung 
zum automatischen Informationsaustausch. 

ABSCHNITT V 

Austausch bewährter Praktiken und Erfahrungsaustausch 

Artikel 15 

Umfang und Bedingungen 

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission prüfen und be­
werten gemeinsam die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehör­
den nach dieser Richtlinie und tauschen ihre Erfahrungen aus, 
um die Zusammenarbeit zu verbessern und gegebenenfalls in 
den betroffenen Bereichen Regeln aufzustellen. 

(2) Die Mitgliedstaaten können gemeinsam mit der Kommis­
sion Leitlinien zu allen Aspekten, die für den Austausch von 
bewährten Praktiken und von Erfahrungen für notwendig erach­
tet werden, erstellen.
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KAPITEL IV 

BEDINGUNGEN FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT DER 
VERWALTUNGSBEHÖRDEN 

Artikel 16 

Weitergabe von Informationen und Schriftstücken 

(1) Die Informationen, die nach Maßgabe dieser Richtlinie in 
irgendeiner Form zwischen Mitgliedstaaten übermittelt werden, 
unterliegen der Geheimhaltungspflicht und genießen den 
Schutz, den das nationale Recht des Mitgliedstaats, der sie er­
halten hat, für vergleichbare Informationen gewährt. Diese In­
formationen können zur Anwendung und Durchsetzung des 
innerstaatlichen Rechts der Mitgliedstaaten über die in 
Artikel 2 genannten Steuern verwendet werden. 

Diese Informationen können auch zur Festsetzung und Beitrei­
bung anderer Steuern und Abgaben gemäß Artikel 2 der Richt­
linie 2010/24/EU des Rates vom 16. März 2010 über die Amts­
hilfe bei der Beitreibung von Forderungen in Bezug auf be­
stimmte Steuern, Abgaben und sonstige Maßnahmen ( 1 ) oder 
zur Festsetzung und Einziehung von Pflichtbeiträgen zu Sozial­
versicherungen verwendet werden. 

Ferner können sie im Zusammenhang mit Gerichts- und Ver­
waltungsverfahren verwendet werden, die Sanktionen wegen 
Nichtbeachtung des Steuerrechts zur Folge haben können, und 
zwar unbeschadet der allgemeinen Regelungen und Vorschriften 
über die Rechte der Beklagten und Zeugen in solchen Verfahren. 

(2) Mit Zustimmung der zuständigen Behörde des Mitglied­
staats, die im Rahmen dieser Richtlinie Informationen übermit­
telt, und nur insoweit, als dies gemäß den Rechtsvorschriften 
des Mitgliedstaats der zuständigen Behörde, die die Informatio­
nen erhält, zulässig ist, können die im Rahmen dieser Richtlinie 
erhaltenen Informationen und Schriftstücke für andere als in 
Absatz 1 genannte Zwecke verwendet werden. Diese Zustim­
mung wird erteilt, wenn die Informationen in dem Mitgliedstaat 
der zuständigen Behörde, die die Informationen übermittelt, für 
ähnliche Zwecke verwendet werden können. 

(3) Ist die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats der An­
sicht, dass Informationen, die sie von der zuständigen Behörde 
eines anderen Mitgliedstaats erhalten hat, für die zuständige 
Behörde eines dritten Mitgliedstaats für die in Absatz 1 genann­
ten Zwecke von Nutzen sein könnten, so kann sie diese Infor­
mationen der letztgenannten zuständigen Behörde unter der 
Voraussetzung weitergeben, dass diese Weitergabe im Einklang 
mit den in dieser Richtlinie festgelegten Regeln und Verfahren 
erfolgt. Sie teilt der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, von 
dem die Informationen stammen, ihre Absicht mit, die Infor­
mationen einem dritten Mitgliedstaat weiterzugeben. Der Mit­
gliedstaat, von dem die Informationen stammen, kann innerhalb 
von zehn Arbeitstagen nach Eingang der Mitteilung über die 
beabsichtigte Weitergabe mitteilen, dass er dieser Weitergabe 
der Informationen nicht zustimmt. 

(4) Die Zustimmung zu der Verwendung von Informationen 
gemäß Absatz 2, deren Weitergabe gemäß Absatz 3 erfolgt ist, 

darf nur durch die zuständige Behörde des Mitgliedstaats erteilt 
werden, von dem die Informationen stammen. 

(5) Informationen, Berichte, Bescheinigungen und andere 
Schriftstücke oder beglaubigte Kopien von Schriftstücken oder 
Auszüge daraus, die die ersuchte Behörde erhalten und der 
ersuchenden Behörde im Einklang mit dieser Richtlinie über­
mittelt hat, können von den zuständigen Behörden des ersu­
chenden Mitgliedstaats in gleicher Weise als Beweismittel ver­
wendet werden wie entsprechende Informationen, Berichte, Be­
scheinigungen und andere Schriftstücke einer Behörde dieses 
Mitgliedstaats. 

Artikel 17 

Beschränkungen 

(1) Eine ersuchte Behörde eines Mitgliedstaats erteilt einer 
ersuchenden Behörde eines anderen Mitgliedstaats die Informa­
tionen gemäß Artikel 5 unter der Voraussetzung, dass die er­
suchende Behörde die üblichen Informationsquellen aus­
geschöpft hat, die sie unter den gegebenen Umständen zur 
Erlangung der erbetenen Informationen genutzt haben könnte, 
ohne die Erreichung ihres Ziels zu gefährden. 

(2) Die vorliegende Richtlinie verpflichtet einen ersuchten 
Mitgliedstaat nicht zu Ermittlungen oder zur Übermittlung 
von Informationen, wenn die Durchführung solcher Ermittlun­
gen bzw. die Beschaffung der betreffenden Informationen durch 
diesen Mitgliedstaat für seine eigenen Zwecke mit seinen Rechts­
vorschriften unvereinbar wäre. 

(3) Die zuständige Behörde eines ersuchten Mitgliedstaats 
kann die Übermittlung von Informationen ablehnen, wenn der 
ersuchende Mitgliedstaat seinerseits aus rechtlichen Gründen 
nicht zur Übermittlung entsprechender Informationen in der 
Lage ist. 

(4) Die Übermittlung von Informationen kann abgelehnt 
werden, wenn sie zur Preisgabe eines Handels-, Gewerbe- oder 
Berufsgeheimnisses oder eines Geschäftsverfahrens führen würde 
oder wenn die Preisgabe der betreffenden Information die öf­
fentliche Ordnung verletzen würde. 

(5) Die ersuchte Behörde teilt der ersuchenden Behörde die 
Gründe mit, aus denen ein Auskunftsersuchen abgelehnt wurde. 

Artikel 18 

Pflichten 

(1) Ersucht ein Mitgliedstaat im Einklang mit dieser Richtlinie 
um Informationen, so trifft der ersuchte Mitgliedstaat die ihm 
zur Beschaffung von Informationen zur Verfügung stehenden 
Maßnahmen, um sich die erbetenen Informationen zu verschaf­
fen, auch wenn dieser Mitgliedstaat solche Informationen mög­
licherweise nicht für eigene Steuerzwecke benötigt. Diese Ver­
pflichtung gilt unbeschadet des Artikels 17 Absätze 2, 3 und 4, 
der jedoch nicht so ausgelegt werden kann, dass sich ein er­
suchter Mitgliedstaat darauf berufen kann, um die Bereitstellung 
der Informationen allein deshalb abzulehnen, weil er kein eige­
nes Interesse daran hat.
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(2) Artikel 17 Absätze 2 und 4 ist in keinem Fall so aus­
zulegen, dass die ersuchte Behörde eines Mitgliedstaats die Ertei­
lung von Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil die 
Informationen sich bei einer Bank, einem sonstigen Finanzinsti­
tut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden 
oder sich auf Eigentumsanteile an einer Person beziehen. 

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 kann ein Mitgliedstaat die 
Übermittlung der erbetenen Informationen verweigern, wenn 
diese Informationen vor dem 1. Januar 2011 liegende Besteue­
rungszeiträume betreffen und wenn die Übermittlung dieser 
Informationen auf der Grundlage des Artikels 8 Absatz 1 der 
Richtlinie 77/799/EWG hätte verweigert werden können, falls 
vor dem 11. März 2011 um sie ersucht worden wäre. 

Artikel 19 

Ausdehnung einer umfassenderen Zusammenarbeit, die mit 
einem Drittland eingegangen wird 

Geht ein Mitgliedstaat mit einem Drittland eine umfassendere 
Zusammenarbeit als in dieser Richtlinie vorgesehen ein, so kann 
dieser Mitgliedstaat es nicht ablehnen, mit anderen Mitgliedstaa­
ten, die dies wünschen, eine solche umfassendere gegenseitige 
Zusammenarbeit einzugehen. 

Artikel 20 

Standardformblätter und elektronische Formate 

(1) Ersuchen um Informationen und behördliche Ermittlun­
gen gemäß Artikel 5 sowie die entsprechenden Antworten, 
Empfangsbestätigungen, Ersuchen um zusätzliche Hintergrund­
informationen und Mitteilungen über das Unvermögen zur oder 
die Ablehnung der Erfüllung des Ersuchens gemäß Artikel 7 
werden soweit möglich mit Hilfe eines Standardformblatts über­
mittelt, das die Kommission nach dem Verfahren gemäß 
Artikel 26 Absatz 2 annimmt. 

Dem Standardformblatt können Berichte, Bescheinigungen und 
andere Schriftstücke oder beglaubigte Kopien von Schriftstücken 
oder Auszüge daraus beigefügt werden. 

(2) Das Standardformblatt nach Absatz 1 beinhaltet zumin­
dest die folgenden Informationen, die von der ersuchenden Be­
hörde zu übermitteln sind: 

a) die Bezeichnung der Person, der die Untersuchung oder Er­
mittlung gilt; 

b) der steuerliche Zweck, zu dem die Informationen beantragt 
werden. 

Die ersuchende Behörde kann — soweit bekannt und im Ein­
klang mit den Entwicklungen auf internationaler Ebene — 
Name und Anschrift jeder Person, von der angenommen wird, 
dass sie über die gewünschten Informationen verfügt, wie auch 
jede Angabe übermitteln, welche die Beschaffung von Informa­
tionen durch die ersuchte Behörde erleichtern könnte. 

(3) Der spontane Informationsaustausch und seine Bestäti­
gung gemäß den Artikeln 9 und 10, Zustellungsersuchen gemäß 
Artikel 13 und Rückmeldungen gemäß Artikel 14 erfolgen mit 
Hilfe des von der Kommission nach dem Verfahren gemäß 
Artikel 26 Absatz 2 angenommenen Standardformblatts. 

(4) Der automatische Informationsaustausch gemäß Artikel 8 
erfolgt über ein von der Kommission nach dem Verfahren ge­
mäß Artikel 26 Absatz 2 angenommenes elektronisches Stan­
dardformat, mit dem ein solcher automatischer Austausch er­
leichtert werden soll und dem das bestehende elektronische 
Format nach Artikel 9 der Richtlinie 2003/48/EG des Rates 
vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträ­
gen ( 1 ) zugrunde liegt, das für alle Arten des automatischen 
Informationsaustauschs zu verwenden ist. 

Artikel 21 

Praktische Regelungen 

(1) Die Informationsübermittlung im Rahmen dieser Richt­
linie erfolgt soweit möglich auf elektronischem Wege mit Hilfe 
des CCN-Netzes. 

Nötigenfalls wird die Kommission die für die Umsetzung von 
Unterabsatz 1 erforderlichen praktischen Regelungen im Ein­
klang mit dem Verfahren nach Artikel 26 Absatz 2 treffen. 

(2) Die Kommission ist dafür verantwortlich, das CCN-Netz 
gegebenenfalls weiterzuentwickeln, wenn dies für den Informa­
tionsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten notwendig ist. 

Die Mitgliedstaaten sind dafür verantwortlich, ihre Systeme ge­
gebenenfalls weiterzuentwickeln, wenn dies für den Informati­
onsaustausch mit Hilfe des CCN-Netzes notwendig ist. 

Die Mitgliedstaaten verzichten auf alle Ansprüche auf Erstattung 
der sich aus der Anwendung dieser Richtlinie ergebenden Kos­
ten, mit Ausnahme der gegebenenfalls an Experten gezahlten 
Vergütungen. 

(3) Personen, die von der Akkreditierungsstelle der Kommis­
sion für IT-Sicherheit ordnungsgemäß akkreditiert wurden, ha­
ben nur in dem Umfang Zugang zu diesen Informationen, wie 
es für die Pflege, Wartung und Entwicklung des CCN-Netzes 
erforderlich ist. 

(4) Ersuchen um Zusammenarbeit, einschließlich Zustellungs­
ersuchen, und beigefügte Schriftstücke können in den Sprachen 
abgefasst werden, die zwischen der ersuchten und der ersuchen­
den Behörde vereinbart wurden. 

Solchen Ersuchen wird eine Übersetzung in die Amtssprache 
oder in eine der Amtssprachen des Mitgliedstaats der ersuchten 
Behörde nur in besonderen Fällen beigefügt, wenn die ersuchte 
Behörde die Anforderung einer solchen Übersetzung begründet.
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Artikel 22 

Besondere Pflichten 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen alle notwendigen Maßnahmen, 
um 

a) eine wirksame interne Zusammenarbeit im Rahmen der in 
Artikel 4 genannten Organisation sicherzustellen; 

b) eine direkte Zusammenarbeit mit den in Artikel 4 genannten 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten einzurichten; 

c) das reibungslose Funktionieren der in dieser Richtlinie fest­
gelegten Regelungen über die Zusammenarbeit der Verwal­
tungsbehörden sicherzustellen. 

(2) Die Kommission unterrichtet jeden Mitgliedstaat über alle 
allgemeinen Informationen über die Umsetzung und die An­
wendung dieser Richtlinie, die sie erhält und die sie bereitstellen 
kann. 

KAPITEL V 

BEZIEHUNGEN ZUR KOMMISSION 

Artikel 23 

Bewertung 

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission prüfen und be­
werten das Funktionieren der in dieser Richtlinie geregelten 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle 
sachdienlichen Informationen, die für die Bewertung der Wirk­
samkeit der Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Ein­
klang mit dieser Richtlinie bei der Bekämpfung von Steuerhin­
terziehung und -umgehung notwendig sind. 

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine 
jährliche Bewertung der Wirksamkeit des automatischen Infor­
mationsaustauschs gemäß Artikel 8 sowie die erreichten prakti­
schen Ergebnisse. Die Kommission legt die Form und die Be­
dingungen für die Übermittlung dieser jährlichen Bewertung 
nach dem in Artikel 26 Absatz 2 genannten Verfahren fest. 

(4) Die Kommission legt nach dem in Artikel 26 Absatz 2 
genannten Verfahren eine Liste statistischer Angaben fest, die 
die Mitgliedstaaten zur Bewertung dieser Richtlinie vorlegen 
müssen. 

(5) Die der Kommission gemäß den Absätzen 2, 3 und 4 
übermittelten Informationen sind von dieser im Einklang mit 
den für Einrichtungen der Union geltenden Bestimmungen ver­
traulich zu behandeln. 

(6) Die der Kommission gemäß den Absätzen 2, 3 und 4 
von einem Mitgliedstaat übermittelten Informationen sowie et­
waige Berichte oder Dokumente, die die Kommission unter Ver­
wendung solcher Informationen erstellt hat, können an andere 
Mitgliedstaaten weitergegeben werden. Derartige weitergegebene 

Informationen unterliegen der Geheimhaltungspflicht und genie­
ßen den Schutz, den das nationale Recht des Mitgliedstaats, der 
sie erhalten hat, ähnlichen Informationen gewährt. 

Die von der Kommission gemäß diesem Absatz erstellten Be­
richte und Schriftstücke dürfen von den Mitgliedstaaten nur zu 
analytischen Zwecken genutzt werden, jedoch ohne ausdrück­
liche Zustimmung der Kommission weder veröffentlicht noch 
Dritten oder anderen Stellen zugänglich gemacht werden. 

KAPITEL VI 

BEZIEHUNGEN ZU DRITTLÄNDERN 

Artikel 24 

Informationsaustausch mit Drittländern 

(1) Erhält die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats von 
einem Drittland Informationen, die für die Anwendung und 
Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts dieses Mitgliedstaats 
über die in Artikel 2 genannten Steuern voraussichtlich erheb­
lich sind, so kann diese Behörde diese Informationen — sofern 
dies aufgrund einer Vereinbarung mit dem betreffenden Dritt­
land zulässig ist — den zuständigen Behörden der Mitgliedstaa­
ten, für die diese Informationen von Nutzen sein könnten, und 
allen ersuchenden Behörden zur Verfügung stellen. 

(2) Die zuständigen Behörden können, im Einklang mit ihren 
innerstaatlichen Bestimmungen über die Weitergabe personen­
bezogener Daten an Drittländer, die im Einklang mit dieser 
Richtlinie erhaltenen Informationen an ein Drittland weiterge­
ben, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, von dem die In­
formationen stammen, ist mit der Übermittlung einverstan­
den. 

b) Das betroffene Drittland hat sich zu der Zusammenarbeit 
verpflichtet, die für den Nachweis der Unregelmäßigkeit 
oder der Rechtswidrigkeit von mutmaßlich gegen die Steuer­
vorschriften verstoßenden oder ihnen zuwiderlaufenden 
Transaktionen erforderlich ist. 

KAPITEL VII 

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 25 

Datenschutz 

Jeder Informationsaustausch gemäß dieser Richtlinie unterliegt 
den Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 95/46/EG. Zur 
korrekten Anwendung der vorliegenden Richtlinie begrenzen 
die Mitgliedstaaten jedoch den Anwendungsbereich der in 
Artikel 10, Artikel 11 Absatz 1, Artikel 12 und Artikel 21 
der Richtlinie 95/46/EG genannten Pflichten und Rechte, soweit 
dies notwendig ist, um die in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe e 
jener Richtlinie genannten Interessen zu schützen.
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Artikel 26 

Ausschuss 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss, dem „Aus­
schuss für die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im 
Steuerbereich“, unterstützt. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die 
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG. 

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt. 

Artikel 27 

Berichterstattung 

Alle fünf Jahre nach dem 1. Januar 2013 legt die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über 
die Anwendung dieser Richtlinie vor. 

Artikel 28 

Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG 

Die Richtlinie 77/799/EWG wird mit Wirkung vom 1. Januar 
2013 aufgehoben. 

Verweisungen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verwei­
sungen auf die vorliegende Richtlinie. 

Artikel 29 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs­
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie 
spätestens mit Wirkung vom 1. Januar 2013 nachzukommen. 

Sie setzen jedoch die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die 
erforderlich sind, um Artikel 8 dieser Richtlinie nachzukommen, 
spätestens mit Wirkung vom 1. Januar 2015 in Kraft. 

Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser 
Vorschriften mit. 

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen 
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit­
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut 
der wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie auf 
dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 30 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 31 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am 15. Februar 2011. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

MATOLCSY Gy.
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Berichtigung
der Bekanntmachung der

Neufassung des Einkommensteuergesetzes

Vom 8. Dezember 2009

Die Bekanntmachung der Neufassung des Einkommensteuergesetzes vom
8. Oktober2009(BGBl. I S. 3366)istwiefolgtzu berichtigen:
1. Der Bekanntmachungstext ist wie folgt zu berichtigen:

a) In Nummer 34 ist die Fundstelle wie folgt zu fassen:
„(BGBI.I S. 2098)“.

b) Nummer 63 ist wie folgt zu fassen:
„63. den teils am 12. Februar 2009 in Kraft getretenen und teils am 1. Juli

2010 in Kraft tretenden Artikel 15 Absatz 80 des Gesetzes vom
5. Februar 2009 (BGBl. | S. 160, 462),“.

c) Nummer 69 ist wie folgt zu fassen:
„69. den am 1. Juli 2010 in Kraft getretenenArtikel 5 und den am 1. Januar

2012 in Kraft tretenden Artikel 7 Absatz 4 des Gesetzes vom 7. Juli
2009 (BGBl. I S. 1707),“.

2. Die Neufassung ist wie folgt zu berichtigen:
a) In der Inhaltsübersicht wird die Überschrift des Unterabschnitts vor 8 34g

wie folgt gefasst:
„2b. Steuerermäßigung bei

Zuwendungen an politische Parteien
und an unabhängige Wählervereinigungen“.

b) Dem8 3 ist folgendeFußnoteanzufügen:
„Gemäß Artikel 15 Absatz 80 Nummer 2 in Verbindung mit Artikel 17 Absatz 9 des Gesetzes
vom 5. Februar 2009 (BGBl. | S. 160, 462) wird am 1. Juli 2010 in $ 3 Nummer 64 Satz 3 die
Angabe „$ 54 des Bundesbesoldungsgesetzes“ durch die Angabe „$ 55 des Bundesbesol-
dungsgesetzes“ersetzt.“

c) In 8 9 Absatz 2 Satz 3 ist vor dem Wort „Arbeitsstätte“ das Wort „regel-
mäßiger“einzufügen.

d) $ 42fAbsatz4 ist zu streichen.
e) Dem8 42f ist folgendeFußnoteanzufügen:

„Gemäß Artikel 1 Nummer 8 in Verbindung mit Artikel 17 Satz 5 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 2008 (BGBl. | S. 2850) wird dem $ 42f am 1. Januar 2010 folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Auf Verlangen des Arbeitgebers können die Außenprüfung und die Prüfung durch die
Träger der Rentenversicherung (8 28p des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) zur gleichen Zeit
durchgeführt werden.“ “

f} In8 50gAbsatz3 Nummer1Satz2 Buchstabeb Doppelbuchstabebb ist
das Wort „nonr&esidents“durch das Wort „non-residents“ zu ersetzen.

g) In 8 64Absatz2 Satz 3 ist das Wort„Vormundschaftsgericht“durchdas
Wort „Familiengericht“ zu ersetzen.

h) In8 76awirdder Einleitungssatzder Fußnotewie folgtgefasst:
„8 76a gilt gemäß Artikel 5 in Verbindung mit Artikel 10 Absatz 1 des Gesetzes vom 7. Juli 2009
(BGBI. | S. 1707) ab 1. Juli 2010 in folgender Fassung, die gemäß Artikel 7 Absatz 4 in Ver-
bindung mit Artikel 10 Absatz 2 des Gesetzes vom 7. Juli 2009 (BGBl. | S. 1707) am 1. Januar
2012 aufgehoben wird:“.

i) In$ 9 Absatz 1 Nummer 5 Satz 2 und 8 51 Absatz 4 Nummer 1a Satz 1 ist
jeweils das Semikolon durch einen Punkt zu ersetzen.

Berlin, den 8. Dezember 2009

Bundesministerium der Finanzen
Im Auftrag
Hörster
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die Fassung der Bekanntmachung des Gesetzes
vom 19. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4210; 2003 |
S. 179),

des Gesetzes vom 23. Dezember2002 (BGBl. I
S. 4621),

vom15.Januar 2003(BGBl. I S. 58),

des Gesetzesvom16.Mai 2003(BGBl. I S. 660),

des Gesetzesvom31. Juli 2003(BGBl. | S. 1550),

tikel 82 der Verordnung vom 25. November 2003
(BGBl. | S. 2304),

tikel 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2003
(BGBl. | S. 2645),

des Gesetzes vom 15. Dezember2003 (BGBl. I
S. 2676),

des Gesetzes vom 22. Dezember2003 (BGBl. I
S. 2840),
den am 1. Januar 2004 in Kraft getretenenArtikel 61
des Gesetzes vom 23. Dezember2003 (BGBl. I
S. 2848),
den am 1. Januar 2004 in Kraft getretenen Artikel 1
des Gesetzes vom 23. Dezember2003 (BGBl. I
S. 2922),
den am 1. Januar 2005 in Kraft getretenenArtikel 33
des Gesetzes vom 24. Dezember2003 (BGBl. I
S. 2954),

den am 1. April 2004 in Kraft getretenen Artikel 5
des Gesetzes vom 27. Dezember2003 (BGBl. I
S. 3019),
den am 1. Januar 2005 in Kraft getretenen Artikel 48
des Gesetzes vom 27. Dezember2003 (BGBl. I
S. 3022),
den am 1. Januar 2004 in Kraft getretenen Artikel 9
des Gesetzes vom 29. Dezember2003 (BGBl. I
S. 3076;2004I S. 69),
den teils am 1. Januar 2002, teils am 1. Januar
2005 in Kraft getretenen Artikel 1 des Gesetzes
vom 5. Juli 2004 (BGBl. I S. 1427),
den am 1. Januar 2004 in Kraft getretenen Artikel 3
des Gesetzesvom21. Juli 2004(BGBl. I S. 1753),
den am 1. August 2004 in Kraft getretenenArtikel 24
des Gesetzesvom23. Juli 2004(BGBl. | S. 1842),
den am 1. Januar 2005 in Kraft getretenen Artikel 11
Nummer17desGesetzesvom30.Juli 2004(BGBl.|
S. 1950),
das am 6. August 2004 in Kraft getretene Gesetz
vom30. Juli 2004(BGBl. I S. 2013),
den am 8. Dezember 2004 in Kraft getretenen Arti-
kel1 des Gesetzesvom2. Dezember2004(BGBl.I
S. 3112),
den teils am 1. Januar 2005, teils am 1. Oktober
2005 in Kraft getretenen Artikel 30 des Gesetzes
vom9. Dezember2004(BGBl. I S. 3242),
den teils am 16. Dezember 2004, teils am 1. Januar
2005 in Kraft getretenen Artikel 1 des Gesetzes
vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3310, 3843),
den am 22. Dezember 2004 in Kraft getretenen Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 15. Dezember 2004
(BGBl.2004II S. 1653),
den am 1. Juli 2005 in Kraft getretenen Artikel 28
des Gesetzesvom21. Juni 2005(BGBl. | S. 1818),
den am 1. Januar 2006 in Kraft getretenen Artikel 4
Absatz27 des Gesetzesvom22. September2005
(BGBl. | S. 2809),



das am 1. Januar 2006 in Kraft getretene Gesetz
vom22. Dezember2005(BGBl. I S. 3682),
das am 31. Dezember 2005 in Kraft getretene Ge-
setzvom22. Dezember2005(BGBl. I S. 3683),
den am 6. Mai 2006 in Kraft getretenen Artikel 1 des
Gesetzesvom26.April2006(BGBi. IS. 1091),
den am 6. Mai 2006 in Kraft getretenen Artikel 1 des
Gesetzesvom28.April2006(BGBl. I S. 1095),
den am 1. August 2006 in Kraft getretenen Artikel 3
Absatz 8 des Gesetzesvom 12. Juli 2006(BGBl. |
S. 1466),
den teils am 25. Juli 2006, teils am 1. Januar 2007
in Kraft getretenen Artikel 1 des Gesetzes vom
19.Juli 2006(BGBl. | S. 1652),
den am 1. August 2006 in Kraft getretenen Arti-
kel 10a des Gesetzesvom 20. Juli 2006 (BGBl. I
S. 1706),
den am 12. September 2006 in Kraft getretenen
Artikel 19 des Gesetzesvom 5. September2006
(BGBl. | S. 1706),
den am 8. November 2006 in Kraft getretenen Arti-
kel 116 der Verordnung vom 31. Oktober 2006
(BGBl. | S. 2407;2007IS. 2149),
den am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Artikel 5
des Gesetzes vom 17. November2006 (BGBl. |
S. 2606),
den am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Artikel 2
Absatz 6 des Gesetzes vom 5. Dezember 2006
(BGBl. | S. 2748),
den am 13. Dezember 2006 in Kraft getretenen Ar-
tikel1desGesetzesvom7.Dezember2006(BGBl.|
S. 2782;2007IS. 68),
den teils am 16. Dezember 2004, teils am 1. Januar
2005, teils am 1. Januar 2006, teils am 1. Dezember
2006, teils am 19. Dezember 2006 sowie teils am
1. Januar 2007 in Kraft getretenen Artikel 1 des Ge-
setzesvom 13. Dezember2006(BGBl. I S. 2878),
den teils am 1. Januar 2006, teils am 19. Dezember
2006, teils am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen
Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006
(BGBl. | S. 2915),
den am 1. April 2007 in Kraft getretenen Artikel 45a
des Gesetzesvom26. März2007(BGBl. | S. 378),
den am 1. Januar 2008 in Kraft getretenenArtikel 10
des Gesetzesvom20.April 2007(BGBl. I S. 554),
den am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Artikel 2
des Gesetzesvom28. Mai 2007(BGBl. IS. 914),
den am 1. November 2007 in Kraft getretenen Arti-
kel 13a Nummer 2 des Gesetzes vom 16. Juli 2007
(BGBl. | S. 1330),
den am 18. August 2007 in Kraft getretenenArtikel 1
des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. I
S. 1912),
den am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Artikel 1
des Gesetzes vom 10. Oktober 2007 (BGBl. |
S. 2332),
den teils am 1. Januar 2008, teils am 1. Januar
2009 in Kraft getretenen Artikel 5 des Gesetzes
vom10.Dezember2007(BGBl. I S. 2838),
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den am 1. Januar 2009 in Kraft getretenen Artikel 8
Absatz 4 des Gesetzes vom 18. Dezember 2007
(BGBl. | S. 2984),
den teils am 1. Januar 2005, teils am 30. September
20086,teils am 1. Januar 2007 und teils am 29. De-
zember 2007 in Kraft getretenen Artikel 1 des Ge-
setzesvom20. Dezember2007(BGBl. I S. 3150),
den am 18. April 2008 in Kraft getretenen Artikel 7
des Gesetzesvom8. April2008(BGBl. I S. 706),
den am 1. Juni 2008 in Kraft getretenen Artikel 2
Absatz5 des Gesetzesvom16.Mai 2008(BGBl. I
S. 842),
den am 1. April 2009 in Kraft getretenen & 62 Ab-
satz 15 des Gesetzesvom 17. Juni 2008(BGBl. I
S. 1010),
den am 1. August 2008 in Kraft getretenen Artikel 1
des Gesetzesvom29. Juli 2008(BGBl. I S. 1509),
den am 19. August 2008 in Kraft getretenenArtikel 3
des Gesetzes vom 12. August 2008 (BGBl. |
S. 1672),
den am 1. Januar 2009 in Kraft getretenenArtikel 2g
des Gesetzesvom 24. September2008 (BGBl. |
S. 1856),
den am 16. Dezember 2008 in Kraft getretenen
Artikel 6 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008
(BGBl. | S. 2403),
den am 1. September 2009 in Kraft getretenen Ar-
tikel 90 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008
(BGBl. | S. 2586),
den teils am 1. Januar 2006, teils am 1. Januar
2007, teils am 29. Dezember 2007, teils am 1. Ja-
nuar 2008, teils am 30. Juli 2008, teils am 25. De-
zember 2008 sowie teils am 1. Januar 2009 in Kraft
getretenen Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezem-
ber 2008 (BGBl. | S. 2794),
den teils am 30. Juli 2008, teils am 1. Januar 2009
in Kraft getretenen, teils am 1. Januar 2010 in Kraft
tretenden Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember
2008 (BGBl. I S. 2850),
den teils am 30. Dezember 2008 und teils am 1. Ja-
nuar 2009 in Kraft getretenen Artikel 1 des Geset-
zes vom21. Dezember2008(BGBl. | S. 2896),
den teils am 1. Januar 2009 und teils am 2. Januar
2009 in Kraft getretenen Artikel 1 des Gesetzes
vom22. Dezember2008(BGBl. I S. 2955),
den am 1. Januar 2009 in Kraft getretenen Artikel 5
des Gesetzes vom 24. Dezember2008 (BGBl. I
S. 3018),
den am 12. Februar 2009 in Kraft getretenen Arti-
kel 15 Absatz 80 des Gesetzes vom 5. Februar
2009 (BGBl. I S. 160, 462),
den am 6. März 2009 in Kraft getretenen Artikel 1
des Gesetzesvom2. März 2009 (BGBl. I S. 416),
den am 1. April 2009 in Kraft getretenen Artikel 1
des Gesetzesvom 7. März 2009 (BGBl. | S. 451),
den am 1. September 2009 in Kraft getretenen Ar-
tikel 10 des Gesetzesvom 3. April 2009 (BGBl. |
S. 700),
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67. den teils am 1. Januar 2007 und teils am 24. April
2009 in Kraft getretenen Artikel 1 des Gesetzes
vom20.April2009(BGBl. I S. 774),

68. den am 29. Mai 2009 in Kraft getretenen Artikel 3
des Gesetzesvom25. Mai 2009(BGBl. I S. 1102),

69. den am 1. Juli 2010 in Kraft tretenden Artikel 5 des
Gesetzesvom7. Juli 2009(BGB. I S. 1707),

70. den am 23. Juli 2009 in Kraft getretenen Artikel 1
des Gesetzesvom 16. Juli 2009(BGBl. | S. 1959),

71. den am 1. August 2009 in Kraft getretenen Artikel 1
des Gesetzesvom29. Juli 2009(BGBl. | S. 2302),

72. den am 18. August 2009 in Kraft getretenenArtikel 8
des Gesetzes vom 10. August 2009 (BGBl. |
S. 2702).
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I. Steuerpflicht
Steuerpflicht

II. Einkommen
1. Sachliche Voraussetzungen

für die Besteuerung
Umfang der Besteuerung, Begriffsbestimmungen
Negative Einkünftemit Bezug zu Drittstaaten

2. Steuerfreie Einnahmen

(weggefallen)
Steuerfreiheitvon Zuschlägen für Sonntags-, Feiertags-
oder Nachtarbeit
Anteilige Abzüge

3. Gewinn
Gewinnbegriff im Allgemeinen
Gewinnermittlungszeitraum,Wirtschaftsjahr
Direktversicherung
Zuwendungen an Pensionskassen
Zuwendungen an Unterstützungskassen
Beiträge an Pensionsfonds
(weggefallen)
Bildung einesAusgleichspostens bei Entnahmenach 84
Absatz 1 Satz 3
Betriebsausgabenabzug für Zinsaufwendungen (Zins-
schranke)
Gewinn bei Kaufleuten und bei bestimmten anderen
Gewerbetreibenden
Gewinnermittlungbei Handelsschiffen im internationalen
Verkehr
Elektronische Übermittlungvon Bilanzen sowie Gewinn-
und Verlustrechnungen
Bewertung
Pensionsrückstellung
Übertragung stiller Reserven bei der Veräußerung be-
stimmterAnlagegüter
Übertragung stiller Reserven bei der Veräußerung be-
stimmter Anlagegüter bei der Ermittlung des Gewinns
nach $&4 Absatz 3 oder nach Durchschnittssätzen
Euroumrechnungsrücklage
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung
Gemeinsame Vorschriften für erhöhte Absetzungen und
Sonderabschreibungen
Erhöhte Absetzungen für Einfamilienhäuser,Zweifami-
lienhäuser und Eigentumswohnungen
ErhöhteAbsetzungen für Baumaßnahmenan Gebäuden
zur Schaffung neuer Mietwohnungen
Erhöhte Absetzungen für Wirtschaftsgüter, die dem
Umweltschutz dienen
(weggefallen)
Bewertunggsfreiheitfür abnutzbare Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens privaterKrankenhäuser
Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschreibungen
zur Förderung kleiner und mittlererBetriebe
Erhöhte Absetzungen bei Gebäuden in Sanierungsge-
bieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen
Erhöhte Absetzungen bei Baudenkmalen
ErhöhteAbsetzungen für Wohnungen mit Sozialbindung

annmn oooo©2»

89b

8 9c

810
810a
810b
8100
810d
810e
810f

$109

810h
810i

811
81la

8 11b

812

813
813a
814
$14a

815
8 15a
&15b

816
817

4. Überschuss der

Einnahmen
Werbungskosten
Pauschbeträge für Werbungskosten

4a. Umsatzsteuerrechtlicher
Vorsteuerabzug

4b. Kinderbetreuungskosten
Kinderbetreuungskosten

5. Sonderausgaben

Zusätzliche Altersvorsorge
SteuerbegünstigteZwecke
Sonderausgaben-Pauschbetrag
Verlustabzug
Steuerbegünstigung der zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutztenWohnung im eigenen Haus
Steuerbegünstigung für zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzte Baudenkmale und Gebäude in Sanierungsgebie-
ten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen
Steuerbegünstigung für schutzwürdige Kulturgüter, die
weder zur Einkunftserzielung noch zu eigenen Wohn-
zwecken genutzt werden
Steuerbegünstigung der unentgeltlichzu Wohnzwecken
überlassenenWohnung im eigenen Haus
Vorkostenabzug bei einer nach dem Eigenheimzulagen-
gesetz begünstigtenWohnung

Sonderbehandlung von Erhaltungsaufwand bei Gebäu-
den in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Ent-
wicklungsbereichen
Sonderbehandlung von Erhaltungsaufwand bei Bau-
denkmalen

7. Nicht abzugsfähige Ausgaben

8. Die einzelnen Einkunftsarten
a) Land- und Forstwirtschaft

($ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1)
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
Ermittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft
nach Durchschnittssätzen
Veräußerungdes Betriebs
Vergünstigungenbei der Veräußerung bestimmter land-
und forstwirtschaftlicherBetriebe

b) Gewerbebetrieb
($ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2)

Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Verluste bei beschränkter Haftung
Verluste im Zusammenhang mit Steuerstundungsmo-
dellen
Veräußerungdes Betriebs
Veräußerungvon Anteilen an Kapitalgesellschaften
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c) Selbständige Arbeit
($ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3)

818

d) Nichtselbständige Arbeit
($ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4)

819

e) Kapitalvermögen
($ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5)

8 20

f) Vermietung und Verpachtung
($ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6)

8 21

g) Sonstige Einkünfte
($ 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7)

822 Arten der sonstigen Einkünfte
8 22a Rentenbezugsmitteilungenan die zentrale Stelle
823 Private Veräußerungsgeschäfte

h) Gemeinsame Vorschriften
824
8 24a Altersentlastungsbetrag
& 24b Entlastungsbetragfür Alleinerziehende

Ill. Veranlagung
825 Veranlagungszeitraum,Steuererklärungspflicht
8 26 Veranlagungvon Ehegatten
& 26a GetrennteVeranlagungvon Ehegatten
8&26b Zusammenveranlagungvon Ehegatten
8 26c Besondere Veranlagung für den Veranlagungszeitraum

der Eheschließung
827 (weggefallen)
8 28 Besteuerung bei fortgesetzter Gütergemeinschaft
8829
und 30 (weggefallen)

IV. Tarif
8 31 Familienleistungsausgleich
8 32 Kinder, Freibeträgefür Kinder
& 32a _Einkommensteuertarif
8&32b Progressionsvorbehalt
8 32c Tarifbegrenzungbei Gewinneinkünften
8&32d Gesonderter Steuertarif für Einkünfte aus Kapitalver-

mögen
8 33 Außergewöhnliche Belastungen
8&33a Außergewöhnliche Belastung in besonderen Fällen
8 33b Pauschbeträge für behinderte Menschen, Hinterblie-

bene und Pflegepersonen
8 34 Außerordentliche Einkünfte
& 34a Begünstigung der nicht entnommenenGewinne
8 34b Steuersätze bei außerordentlichenEinkünftenaus Forst-

wirtschaft

V. Steuerermäßigungen
1. Steuerermäßigung

bei ausländischen Einkünften
8 34c
8&34d Ausländische Einkünfte

2. Steuerermäßigung
bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
834e

2a. Steuerermäßigung
für Steuerpflichtige mit Kindern bei

Inanspruchnahme erhöhter Absetzungen für
Wohngebäude oder der Steuerbegünstigungen

füreigengenutztes Wohneigentum
834f

2b. Steuerermäßigung
bei Mitgliedsbeiträgen und Spenden an
politische Parteien und an unabhängige

Wählervereinigungen
$349

3. Steuerermäßigung
bei Einkünften aus Gewerbebetrieb

835
4. Steuerermäßigung

bei Aufwendungen für haushaltsnahe
Beschäftigungsverhältnisse und für

die Inanspruchnahme haushaltsnaher
Dienstleistungen

8 35a _Steuerermäßigungbei Aufwendungen für haushaltsnahe
Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleis-
tungen und Handwerkerleistungen

5. Steuerermäßigung
bei Belastung mit Erbschaftsteuer

8 35b Steuerermäßigungbei Belastung mit Erbschaftsteuer

VI. Steuererhebung
1. Erhebung der Einkommensteuer

8 36 Entstehung und Tilgung der Einkommensteuer
837 Einkommensteuer-Vorauszahlung
8&37a Pauschalierung der Einkommensteuerdurch Dritte
8 37b Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwen-

dungen

2. Steuerabzug
vom Arbeitslohn (Lohnsteuer)

8 38 Erhebung der Lohnsteuer
& 38a Höhe der Lohnsteuer
8&38b _Lohnsteuerklassen
839 Lohnsteuerkarte
& 39a Freibetrag und Hinzurechnungsbetrag
8 39b Durchführung des Lohnsteuerabzugs für unbeschränkt

einkommensteuerpflichtigeArbeitnehmer
8 39c Durchführung des Lohnsteuerabzugs ohne Lohnsteuer-

karte
8 39d Durchführung des Lohnsteuerabzugs für beschränkt

einkommensteuerpflichtigeArbeitnehmer
8&39e Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale
8 39f _ Faktorverfahrenanstelle Steuerklassenkombination III/V
8 40 Pauschalierung der Lohnsteuer in besonderen Fällen
8 40a Pauschalierung der Lohnsteuer für Teilzeitbeschäftigte

und geringfügig Beschäftigte
8 40b Pauschalierung der Lohnsteuer bei bestimmten Zu-

kunftssicherungsleistungen
841 Aufzeichnungspflichten beim Lohnsteuerabzug
& 41a Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer
&41b Abschluss des Lohnsteuerabzugs
841c Änderung des Lohnsteuerabzugs
8842
und 42a (weggefallen)
8 42b Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber
8 42c (weggefallen)
& 42d Haftung des Arbeitgebers und Haftung bei Arbeitneh-

merüberlassung
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842e
842f

Anrufungsauskunft
Lohnsteuer-Außenprüfung

3. Steuerabzug

843
843a
843b
844
8 44a
&44b
845
& 45a
&45b

& 45cC
&45d
& 45e

Kapitalerträgemit Steuerabzug
Bemessung der Kapitalertragsteuer
Bemessung der Kapitalertragsteuer bei bestimmten
Gesellschaften
Entrichtung der Kapitalertragsteuer
Abstandnahme vom Steuerabzug
Erstattung der Kapitalertragsteuer
Ausschluss der Erstattung von Kapitalertragsteuer
Anmeldung und Bescheinigung der Kapitalertragsteuer
Erstattung von Kapitalertragsteuerauf Grund von Sam-
melanträgen
(weggefallen)
Mitteilungenan das Bundeszentralamtfür Steuern
Ermächtigung für Zinsinformationsverordnung

846
847

848
848a
848b
8480
848d

849
8 50
8 50a

Veranlagung bei Bezug von Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit
(weggefallen)

VII. Steuerabzug bei Bauleistungen
Steuerabzug
Verfahren
Freistellungsbescheinigung
Anrechnung
Besonderheiten im Fall von Doppelbesteuerungsab-
kommen

Beschränkt steuerpflichtigeEinkünfte
Sondervorschriften für beschränkt Steuerpflichtige
Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen

IX. Sonstige Vorschriften,

&50b
8 50c
&50d

& 50e

850f
850g

850h

851
8 51a
852
8 52a

853

854
855

Prüfungsrecht
(weggefallen)
Besonderheiten im Fall von Doppelbesteuerungsabkom-
men und der 88 43b und 50g
Bußgeldvorschriften;Nichtverfolgungvon Steuerstrafta-
ten bei geringfügigerBeschäftigung in Privathaushalten
Bußgeldvorschriften
Entlastung vom Steuerabzug bei Zahlungen von Zinsen
und Lizenzgebühren zwischen verbundenen Unterneh-
men verschiedener Mitgliedstaaten der Europäischen
Union
Bestätigung für Zwecke der Entlastung von Quellen-
steuern in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft
Ermächtigungen
Festsetzung und Erhebung von Zuschlagsteuern
Anwendungsvorschriften
Anwendungsvorschriften zur Einführung einer Abgel-
tungsteuerauf KapitalerträgeundVeräußerungsgewinne
Sondervorschrift zur Steuerfreistellungdes Existenzmi-
nimums eines Kindes in den Veranlagungszeiträumen
1983bis 1995
(weggefallen)
Schlussvorschriften (Sondervorschriftenfür die Gewinn-
ermittlungnach & 4 oder nach Durchschnittssätzen bei
vor dem 1. Juli 1970 angeschafftemGrund und Boden)
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8 56 Sondervorschriftenfür Steuerpflichtigein dem inArtikel3
des Einigungsvertragesgenannten Gebiet

857 Besondere Anwendungsregeln aus Anlass der Herstel-
lung der Einheit Deutschlands

858 Weitere Anwendung von Rechtsvorschriften, die vor
Herstellung der Einheit Deutschlands in dem in Artikel 3
des Einigungsvertrages genannten Gebiet gegolten
haben

8859
bis 61 (weggefallen)

X. Kindergeld
8 62 Anspruchsberechtigte
8 63 Kinder
864 ZusammentreffenmehrererAnsprüche
865 Andere Leistungen für Kinder
8 66 Höhe des Kindergeldes, Zahlungszeitraum
867 Antrag
868 Besondere Mitwirkungspflichten
869 Überprüfung des Fortbestehens von Anspruchsvoraus-

setzungen durch Meldedaten-Übermittlung
870 Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes
871 (weggefallen)
872 Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes an Ange-

hörige des öffentlichen Dienstes
873 (weggefallen)
874 Zahlung des Kindergeldes in Sonderfällen
875 Aufrechnung
8 76 Pfändung
8 76a _Kontenpfändungund Pfändung von Bargeld
877 Erstattung von Kosten im Vorverfahren
878 Übergangsregelungen

XI. Altersvorsorgezulage
879 Zulageberechtigte
8 80 Anbieter
881 Zentrale Stelle
8 81a Zuständige Stelle
882 Altersvorsorgebeiträge
883 Altersvorsorgezulage
884 Grundzulage
885 Kinderzulage
8 86 Mindesteigenbeitrag
887 ZusammentreffenmehrererVerträge
8 88 Entstehung des Anspruchs auf Zulage
889 Antrag
890 Verfahren
891 Datenerhebungund Datenabgleich
892 Bescheinigung
& 92a Verwendung für eine selbst genutzteWohnung
8 92b Verfahren bei Verwendung für eine selbst genutzte

Wohnung
893 Schädliche Verwendung
894 Verfahrenbei schädlicher Verwendung
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I. Steuerpflicht

81
Steuerpflicht

(1) '!NatürlichePersonen,die im InlandeinenWohn-
sitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind un-
beschränkt einkommensteuerpflichtig. ?Zum Inland im
Sinne dieses Gesetzes gehört auch der der Bundesre-
publik Deutschland zustehende Anteil am Festlandso-
ckel, soweit dort Naturschätze des Meeresgrundes und
des Meeresuntergrundes erforscht oder ausgebeutet
werden oder dieser der Energieerzeugung unter Nut-
zung erneuerbarer Energien dient.

(2) '!Unbeschränkteinkommensteuerpflichtigsind
auch deutsche Staatsangehörige, die

1. im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt haben und

2. zu einer inländischen juristischen Person des öÖffent-
lichen Rechts in einem Dienstverhältnis stehen und
dafür Arbeitslohn aus einer inländischen öffentlichen
Kasse beziehen,

sowie zu ihrem Haushalt gehörende Angehörige, die die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen oder keine Ein-
künfte oder nur Einkünfte beziehen, die ausschließlich
im Inland einkommensteuerpflichtig sind. 2Dies gilt nur
für natürliche Personen, die in dem Staat, in dem sie
ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben, lediglich in einem der beschränkten Einkom-
mensteuerpflicht ähnlichen Umfang zu einer Steuer
vom Einkommen herangezogen werden.

(3) "Auf Antrag werden auch natürliche Personen als
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt, die
im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt haben, soweit sie inländische Einkünfte
im Sinne des $ 49 haben. ?Dies gilt nur, wenn ihre Ein-
künfte im Kalenderjahr mindestens zu 90 Prozent der
deutschen Einkommensteuer unterliegen oder die nicht
der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Ein-
künftedenGrundfreibetragnach8 32aAbsatz1Satz2
Nummer 1 nicht übersteigen; dieser Betrag ist zu
kürzen, soweit es nach den Verhältnissen im Wohnsitz-
staat des Steuerpflichtigen notwendig und angemes-
sen ist. 3Inländische Einkünfte, die nach einem Abkom-
men zur Vermeidung der Doppelbesteuerung nur der
Höhe nach beschränkt besteuert werden dürfen, gelten
hierbei als nicht der deutschen Einkommensteuer un-
terliegend. *Unberücksichtigt bleiben bei der Ermittlung
der Einkünfte nach Satz 2 nicht der deutschen Einkom-
mensteuer unterliegende Einkünfte, die im Ausland
nicht besteuert werden, soweit vergleichbare Einkünfte
im Inland steuerfrei sind. Weitere Voraussetzung ist,
dass die Höhe der nicht der deutschen Einkommen-
steuer unterliegenden Einkünfte durch eine Bescheini-
gung der zuständigen ausländischen Steuerbehörde
nachgewiesen wird. 6Der Steuerabzug nach $ 50a ist
ungeachtet der Sätze 1 bis 4 vorzunehmen.

(4) NatürlichePersonen,die im Inlandwedereinen
Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,
sind vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 und des $ la
beschränkt einkommensteuerpflichtig, wenn sie inlän-
dische Einkünfte im Sinne des $&49 haben.
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(1) Für Staatsangehörigeeines Mitgliedstaatesder

Europäischen Union oder eines Staates, auf den das
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum
anwendbar ist, die nach 8 1 Absatz 1 unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtig sind oder die nach $ 1 Absatz 3
als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig zu behan-
deln sind, gilt bei Anwendung von & 10 Absatz 1 Num-
mer1 und1a und$ 26Absatz 1 Satz 1 Folgendes:
1. Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder

dauerndgetrenntlebendenEhegatten($ 10 Ab-
satz 1 Nummer1) sind auch dann als Sonder-
ausgaben abziehbar, wenn der Empfänger nicht
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist. ?2Vo-
raussetzung ist, dass der Empfänger seinen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsge-
biet eines anderen Mitgliedstaates der Europä-
ischen Union oder eines Staates hat, auf den das
Abkommen über den Europäischen Wirtschafts-
raum Anwendung findet. ®WeitereVoraussetzung
ist, dass die Besteuerung der Unterhaltszahlungen
beim Empfänger durch eine Bescheinigung der
zuständigen ausländischen Steuerbehörde nach-
gewiesen wird;

1a. auf besonderen Verpflichtungsgründen beruhende
Versorgungsleistungen(810Absatz1 Nummer1a)
sind auch dann als Sonderausgaben abziehbar,
wenn der Empfänger nicht unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtigist. 2Nummer1 Satz2 und3 gilt
entsprechend;

2. der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte ohne
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland
wird auf Antrag für die Anwendung des $ 26 Ab-
satz 1 Satz 1 als unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig behandelt. ?Nummer 1 Satz 2 gilt entspre-
chend.®BeiAnwendungdes & 1 Absatz 3 Satz 2
ist auf die Einkünfte beider Ehegatten abzustellen
und der Grundfreibetragnach & 32a Absatz 1
Satz 2 Nummer 1 zu verdoppeln.

(2) Für unbeschränkt einkommensteuerpflichtige
Personen im Sinne des & 1 Absatz 2, die die Voraus-
setzungen des & 1 Absatz 3 Satz 2 bis 5 erfüllen, und
für unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Personen
im Sinne des $&1 Absatz 3, die die Voraussetzungen
des $ 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 erfüllen und
an einem ausländischen Dienstort tätig sind, gilt die
Regelung des Absatzes 1 Nummer 2 entsprechend
mit der Maßgabe, dass auf Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt im Staat des ausländischen Dienstor-
tes abzustellen ist.

Il. Einkommen

1. Sachliche Voraus-
setzungen für die Besteuerung
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Umfang der Besteuerung, Begriffsbestimmungen
(1) '!DerEinkommensteuerunterliegen

1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit,



4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,
5. Einkünfte aus Kapitalvermögen,
6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,
7. sonstige Einkünfte im Sinne des & 22,
die der Steuerpflichtige während seiner unbeschränk-
ten Einkommensteuerpflicht oder als inländische Ein-
künfte während seiner beschränkten Einkommensteu-
erpflicht erzielt. 2Zu welcher Einkunftsart die Einkünfte
im einzelnen Fall gehören, bestimmt sich nach den
88 13bis 24.

(2) "Einkünftesind
1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und

selbständigerArbeitderGewinn(884 bis 7k),
2. bei den anderen Einkunftsarten der Überschuss der

Einnahmenüberdie Werbungskosten(888 bis 9a).
2Bei Einkünften aus Kapitalvermögen tritt $ 20 Absatz 9
vorbehaltlich der Regelung in $ 32d Absatz 2 an die
Stelle der 88 9 und 9a.

(3) Die Summe der Einkünfte,vermindertum den
Altersentlastungsbetrag, den Entlastungsbetrag für
Alleinerziehende und den Abzug nach $ 13 Absatz 3,
ist der Gesamtbetrag der Einkünfte.
(4) DerGesamtbetragder Einkünfte,vermindertum

die Sonderausgaben und die außergewöhnlichen Be-
lastungen, ist das Einkommen.
(5) '!DasEinkommen,vermindertumdie Freibeträge

nach $ 32 Absatz 6 und um die sonstigen vom Einkom-
men abzuziehenden Beträge, ist das zu versteuernde
Einkommen; dieses bildet die Bemessungsgrundlage
für die tarifliche Einkommensteuer. ?2Knüpfenandere
Gesetze an den Begriff des zu versteuernden Einkom-
mens an, ist für deren Zweck das Einkommen in allen
Fällen des $ 32 um die Freibeträge nach $ 32 Absatz 6
zu vermindern.

(5a)KnüpfenaußersteuerlicheRechtsnormenan die
in den vorstehenden Absätzen definierten Begriffe
(Einkünfte, Summe der Einkünfte, Gesamtbetrag der
Einkünfte, Einkommen, zu versteuerndes Einkommen)
an, erhöhen sich für deren Zwecke diese Größen um
die nach & 32d Absatz 1 und nach 8 43 Absatz 5 zu
besteuernden Beträge sowie um die nach $ 3 Num-
mer 40 steuerfreien Beträge und mindern sich um die
nach $ 3c Absatz 2 nicht abziehbaren Beträge.
(5b) 'Soweit RechtsnormendiesesGesetzesan die

in den vorstehenden Absätzen definierten Begriffe
(Einkünfte, Summe der Einkünfte, Gesamtbetrag der
Einkünfte, Einkommen, zu versteuerndes Einkommen)
anknüpfen, sind Kapitalerträge nach $ 32d Absatz 1
und $ 43 Absatz 5 nicht einzubeziehen.2Satz 1 gilt
nicht in den Fällen
1. des $ 10bAbsatz 1, wennder Steuerpflichtigedies

beantragt, sowie
2. des $ 32 Absatz 4 Satz 2, des 8 32d Absatz 2 und 6,

des $&33 Absatz 3 und des $&33a Absatz 1 Satz 4
und Absatz 2 Satz 2.
(6) 'Die tariflicheEinkommensteuer,vermindertum

die anzurechnenden ausländischen Steuern und die
Steuerermäßigungen,vermehrtum die Steuer nach
& 32d Absatz 3 und 4, die Steuer nach $ 34c Absatz 5
unddenZuschlagnach$ 3 Absatz4 Satz 2 des Forst-
schäden-Ausgleichsgesetzes in der Fassung der Be-
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kanntmachungvom26.August1985(BGBl. I S. 1756),
das zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 19. De-
zember2008(BGBl. I S. 2794)geändertwordenist, in
der jeweils geltenden Fassung, ist die festzusetzende
Einkommensteuer. 2Wurde der Gesamtbetrag der Ein-
künfte in den Fällen des &$10a Absatz 2 um Sonderaus-
gaben nach $&10a Absatz 1 gemindert, ist für die Er-
mittlung der festzusetzenden Einkommensteuer der
Anspruch auf Zulage nach Abschnitt XI der tariflichen
Einkommensteuer hinzuzurechnen; bei der Ermittlung
der dem Steuerpflichtigen zustehenden Zulage bleibt
die ErhöhungderGrundzulagenach&84 Satz 2 außer
Betracht. ®Wirddas Einkommen in den Fällen des $ 31
um die Freibeträge nach $ 32 Absatz 6 gemindert, ist
der Anspruch auf Kindergeld nach Abschnitt X der
tariflichen Einkommensteuer hinzuzurechnen.

(7) "Die Einkommensteuer ist eine Jahressteuer. ?Die
Grundlagen für ihre Festsetzung sind jeweils für ein
Kalenderjahr zu ermitteln. 3Besteht während eines
Kalenderjahres sowohl unbeschränkte als auch be-
schränkte Einkommensteuerpflicht, so sind die wäh-
rend der beschränkten Einkommensteuerpflicht erziel-
ten inländischen Einkünfte in eine Veranlagung zur
unbeschränkten Einkommensteuerpflicht einzubezie-
hen.

82a
Negative Einkünfte mit Bezug zu Drittstaaten
(1) '!NegativeEinkünfte

1. aus einer in einem Drittstaat belegenen land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsstätte,

2. aus einer in einem Drittstaat belegenen gewerbli-
chen Betriebsstätte,

3. a) aus dem Ansatz des niedrigeren Teilwerts eines
zu einem Betriebsvermögen gehörenden Anteils
an einer Drittstaaten-Körperschaft oder

b) aus der Veräußerung oder Entnahme eines zu
einem Betriebsvermögen gehörenden Anteils an
einer Drittstaaten-Körperschaft oder aus der Auf-
lösung oder Herabsetzung des Kapitals einer
Drittstaaten-Körperschaft,

4. in den Fällen des 8 17 bei einem Anteil an einer Dritt-
staaten-Kapitalgesellschaft,

5. aus der Beteiligung an einem Handelsgewerbe als
stiller Gesellschafter und aus partiarischen Darlehen,
wenn der Schuldner Wohnsitz, Sitz oder Geschäfts-
leitung in einem Drittstaat hat,

6. a) aus der Vermietung oder der Verpachtung von
unbeweglichem Vermögen oder von Sachinbe-
griffen, wenn diese in einem Drittstaat belegen
sind, oder

b) aus der entgeltlichen Überlassung von Schiffen,
sofern der Überlassende nicht nachweist, dass
diese ausschließlich oder fast ausschließlich in ei-
nem anderen Staat als einem Drittstaat eingesetzt
worden sind, es sei denn, es handelt sich um
Handelsschiffe, die
aa) von einem Vercharterer ausgerüstet überlas-

sen oder
bb) an in einem anderen als in einem Drittstaat

ansässige Ausrüster, die die Voraussetzungen
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des 8 510 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs
erfüllen, überlassen oder

cc) insgesamt nur vorübergehend an in einem
Drittstaat ansässige Ausrüster die die
Voraussetzungen des & 510 Absatz 1 des
Handelsgesetzbuchs erfüllen, überlassen

worden sind, oder
c) aus dem Ansatz des niedrigeren Teilwerts oder

der Übertragung eines zu einem Betriebsvermö-
gen gehörenden Wirtschaftsguts im Sinne der
Buchstaben a und b,

7. a) aus dem Ansatz des niedrigeren Teilwerts, der
Veräußerung oder Entnahme eines zu einem
Betriebsvermögen gehörenden Anteils an

b) aus der Auflösung oder Herabsetzung des Kapi-
tals,

c) inden Fällendes $ 17beieinemAnteilan
einerKörperschaftmitSitz oderGeschäftsleitungin
einem anderen Staat als einem Drittstaat, soweit die
negativen Einkünfte auf einen der in den Nummern 1
bis 6 genannten Tatbestände zurückzuführen sind,

dürfen nur mit positiven Einkünften der jeweils selben
Art und, mit Ausnahme der Fälle der Nummer 6 Buch-
stabe b, aus demselben Staat, in den Fällen der Num-
mer 7 auf Grund von Tatbeständen der jeweils selben
Art aus demselben Staat, ausgeglichen werden; sie
dürfenauchnichtnach8 10dabgezogenwerden.?2Den
negativen Einkünften sind Gewinnminderungen gleich-
gestellt. 3Soweitdie negativenEinkünftenicht nach
Satz 1 ausgeglichen werden können, mindern sie die
positiven Einkünfte der jeweils selben Art, die der Steu-
erpflichtige in den folgenden Veranlagungszeiträumen
aus demselben Staat, in den Fällen der Nummer 7 auf
Grund von Tatbeständen der jeweils selben Art aus
demselben Staat, erzielt. *Die Minderung ist nur in-
soweit zulässig, als die negativen Einkünfte in den
vorangegangenen Veranlagungszeiträumen nicht be-
rücksichtigt werden konnten (verbleibende negative
Einkünfte).°5Dieam Schluss eines Veranlagungszeit-
raums verbleibenden negativen Einkünfte sind geson-
dertfestzustellen;&$10dAbsatz4 giltsinngemäß.

(2) Absatz 1 Satz 1 Nummer2 ist nichtanzuwen-
den, wenn der Steuerpflichtige nachweist, dass die ne-
gativen Einkünfte aus einer gewerblichen Betriebsstätte
in einem Drittstaat stammen, die ausschließlich oder
fast ausschließlich die Herstellung oder Lieferung von
Waren, außer Waffen, die Gewinnung von Bodenschät-
zen sowie die Bewirkung gewerblicher Leistungen zum
Gegenstand hat, soweit diese nicht in der Errichtung
oder dem Betrieb von Anlagen, die dem Fremden-
verkehr dienen, oder in der Vermietung oder der
Verpachtung von Wirtschaftsgütern einschließlich der
Überlassung von Rechten, Plänen, Mustern, Verfahren,
Erfahrungen und Kenntnissen bestehen; das unmittel-
bare Halten einer Beteiligung von mindestens einem
Viertel am Nennkapital einer Kapitalgesellschaft, die
ausschließlich oder fast ausschließlich die vorgenann-
ten Tätigkeiten zum Gegenstand hat, sowie die mit dem
Halten der Beteiligung in Zusammenhang stehende Fi-
nanzierung gilt als Bewirkung gewerblicher Leistungen,
wenn die Kapitalgesellschaft weder ihre Geschäftslei-
tung noch ihrenSitz im Inlandhat. ?Absatz 1 Satz 1
Nummer 3 und 4 ist nicht anzuwenden, wenn der Steu-

erpflichtige nachweist, dass die in Satz 1 genannten
Voraussetzungen bei der Körperschaft entweder seit
ihrer Gründung oder während der letzten fünf Jahre
vor und in dem Veranlagungszeitraum vorgelegen ha-
ben, in dem die negativen Einkünfte bezogen werden.
(2a) "Bei der AnwendungderAbsätze1 und2 sind

1. als Drittstaaten die Staaten anzusehen, die nicht
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind;

2. Drittstaaten-Körperschaften und Drittstaaten-Kapi-
talgesellschaften solche, die weder ihre Geschäfts-
leitung noch ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union haben.

?Bei Anwendung des Satzes 1 sind den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union die Staaten gleichgestellt, auf
die das Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum anwendbar ist, sofern zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und dem anderen Staat auf
Grund der Richtlinie 77/799/EWG des Rates vom
19. Dezember 1977 über die gegenseitige Amtshilfe
zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaa-
ten im Bereich der direkten Steuern und der Mehrwert-
steuer(ABl. EG Nr. L 336 S. 15),die zuletztdurchdie
Richtlinie2006/98/EWGdes Ratesvom20. November
2006(ABl.EU Nr.L 363S. 129)geändertwordenist, in
der jeweils geltenden Fassung oder einer vergleichba-
ren zwei- oder mehrseitigen Vereinbarung Auskünfte er-
teilt werden, die erforderlich sind, um die Besteuerung
durchzuführen.

2. Steuerfreie Einnahmen

83
Steuerfrei sind

1. a) Leistungen aus einer Krankenversicherung, aus
einer Pflegeversicherung und aus der gesetzli-
chen Unfallversicherung,

b) Sachleistungen und Kinderzuschüsse aus den
gesetzlichen Rentenversicherungen einschließ-
lichderSachleistungennachdemGesetzüber
die Alterssicherung der Landwirte,

c) ÜbergangsgeldnachdemSechstenBuch So-
zialgesetzbuch und Geldleistungen nach den
88 10, 36 bis 39 des Gesetzes über die Alters-
sicherung der Landwirte,

d) das Mutterschaftsgeldd nach dem Mutter-
schutzgesetz, der Reichsversicherungsord-
nung und dem Gesetz über die Krankenver-
sicherung der Landwirte, die Sonderunterstüt-
zung für im Familienhaushalt beschäftigte
Frauen, der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld
nach dem Mutterschutzgesetz sowie der Zu-
schuss bei Beschäftigungsverboten für die Zeit
vor oder nach einer Entbindung sowie für den
Entbindungstag während einer Elternzeit nach
beamtenrechtlichen Vorschriften;

2. das Arbeitslosengeld, das Teilarbeitslosengeld,
das Kurzarbeitergeld, das Winterausfallgeld, die
Arbeitslosenhilfe, der Zuschuss zum Arbeitsent-
gelt, das Übergangsgeld, das Unterhaltsgeld, die
Eingliederungshilfe, das Überbrückungsgeld, der
Gründungszuschuss, der Existenzgründungszu-
schuss nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch
oder dem Arbeitsförderungsgesetz sowie das aus



dem Europäischen Sozialfonds finanzierte Unter-
haltsgeld und die aus Landesmitteln ergänzten
Leistungen aus dem Europäischen Sozialfonds
zur Aufstockung des Überbrückungsgeldes nach
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch oder dem Ar-
beitsförderungsgesetz und die übrigen Leistungen
nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch oder
dem Arbeitsförderungsgesetz und den entspre-
chenden Programmen des Bundes und der Län-
der, soweit sie Arbeitnehmern oder Arbeitsuchen-
den oder zur Förderung der Ausbildung oder
Fortbildung der Empfänger gewährt werden, so-
wie LeistungenaufGrundder in&141mAbsatz 1
und $ 141n Absatz 2 des Arbeitsförderungsgeset-
zes oder $ 187 und $ 208 Absatz 2 des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch genannten Ansprüche,
Leistungenauf Grundder in $ 115Absatz 1 des
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung
mit 8 117 Absatz 4 Satz 1 oder $ 134 Absatz 4,
& 160 Absatz 1 Satz 1 und $ 166a des Arbeitsför-
derungsgesetzes oder in Verbindung mit $ 143
Absatz 3 oder & 198 Satz 2 Nummer 6, & 335 Ab-
satz 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch ge-
nannten Ansprüche, wenn über das Vermögen
des ehemaligen Arbeitgebers des Arbeitslosen
das Konkursverfahren, Gesamtvollstreckungsver-
fahren oder Insolvenzverfahren eröffnet worden
ist oder einer der Fälle des $ 141b Absatz 3 des
Arbeitsförderungsgesetzes oder des $&183 Ab-
satz 1 Nummer 2 oder 3 des Dritten Buches So-
zialgesetzbuch vorliegt, und der Altersübergangs-
geld-Ausgleichsbetrag nach $ 249e Absatz 4a des
Arbeitsförderungsgesetzes in der bis zum 31. De-
zember 1997 geltenden Fassung;
die Arbeitslosenbeihilfe und die Arbeitslosenhilfe
nach dem Soldatenversorgungsgesetz;
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
und zur Eingliederung in Arbeit nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch;
a) Rentenabfindungennach$ 107des Sechsten

Buches Sozialgesetzbuch, nach & 21 des
Beamtenversorgungsgesetzesoder entspre-
chendem Landesrecht und nach 8 43 des Sol-
datenversorgungsgesetzes in Verbindung mit
& 21 des Beamtenversorgungsgesetzes,

b) Beitragserstattungen an den Versicherten nach
den 8$ 210 und 286d des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch sowie nach den $$ 204, 205
und 207 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch, Beitragserstattungennach den 88 75
und 117 des Gesetzes über die Alterssicherung
der Landwirte und nach $ 26 des Vierten Bu-
ches Sozialgesetzbuch,

c) Leistungen aus berufsständischen Versor-
gungseinrichtungen, die den Leistungen nach
den Buchstaben a und b entsprechen,

& Kapitalabfindungen und Ausgleichszahlungen
nach & 48 des Beamtenversorgungsgesetzes
oder entsprechendem Landesrecht und nach
den 88 28 bis 35 und 38 des Soldatenversor-
gungsgesetzes;

bei Angehörigen der Bundeswehr, der Bundespo-
lizei, des Zollfahndungsdienstes, der Bereit-
schaftspolizei der Länder, der Vollzugspolizei und
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der Berufsfeuerwehr der Länder und Gemeinden
und bei Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei des
Bundes, der Länder und Gemeinden
a) der Geldwertder ihnenaus Dienstbeständen

überlassenen Dienstkleidung,
b) Einkleidungsbeihilfen und Abnutzungsentschä-

digungen für die Dienstkleidung der zum Tra-
gen oder Bereithalten von Dienstkleidung
Verpflichteten und für dienstlich notwendige
Kleidungsstücke der Vollzugsbeamten der
Kriminalpolizei, und der Zollfahndungsbeamten,

c) im Einsatz gewährte Verpflegung oder Verpfle-
gungszuschüsse,

d) der Geldwertder auf Grund gesetzlicherVor-
schriften gewährten Heilfürsorge;

dieGeld- undSachbezügesowiedie Heilfürsorge,
die Soldaten auf Grund des $ 1 Absatz 1 Satz 1
des Wehrsoldgesetzes und Zivildienstleistende
aufGrunddes $ 35des Zivildienstgesetzeserhal-
ten;
Bezüge, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften
aus Öffentlichen Mitteln versorgungshalber an
Wehrdienstbeschädigte und Zivildienstbeschä-
digte oder ihre Hinterbliebenen, Kriegsbeschädig-
te, Kriegshinterbliebene und ihnen gleichgestellte
Personen gezahlt werden, soweit es sich nicht um
Bezüge handelt, die auf Grund der Dienstzeit ge-
währt werden;
Ausgleichsleistungen nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz, Leistungen nach dem Flüchtlings-
hilfegesetz, dem Bundesvertriebenengesetz, dem
Reparationsschädengesetz, dem Vertriebenenzu-
wendungsgesetz, dem NS-Verfolgtenentschädi-
gungsgesetz sowie Leistungen nach dem Ent-
schädigungsgesetz und nach dem Ausgleichsleis-
tungsgesetz, soweit sie nicht Kapitalerträge im
Sinne des & 20 Absatz 1 Nummer 7 und Absatz 2
sind;
Geldrenten, Kapitalentschädigungen und Leistun-
gen im Heilverfahren, die auf Grund gesetzlicher
Vorschriften zur Wiedergutmachung nationalso-
zialistischen Unrechts gewährt werden. ?Die Steu-
erpflicht von Bezügen aus einem aus Wiedergut-
machungsgründen neu begründeten oder wieder
begründeten Dienstverhältnis sowie von Bezügen
aus einem früheren Dienstverhältnis, die aus
Wiedergutmachungsgründen neu gewährt oder
wieder gewährt werden, bleibt unberührt;
Erstattungennach8 23Absatz2 Satz 1Nummer3
und 4 sowie nach $ 39 Absatz 4 Satz 2 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch;
Einnahmen einer Gastfamilie für die Aufnahme ei-
nes behinderten oder von Behinderung bedrohten
Menschen nach 8 2 Absatz 1 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch zur Pflege, Betreuung, Unter-
bringung und Verpflegung, die auf Leistungen ei-
nes Leistungsträgers nach dem Sozialgesetzbuch
beruhen. 2Für Einnahmen im Sinne des Satzes 1,
die nicht auf Leistungen eines Leistungsträgers
nach dem Sozialgesetzbuch beruhen, gilt Ent-
sprechendes bis zur Höhe der Leistungen nach
dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch. 3Über-
schreitendieaufGrundder inSatz 1bezeichneten



Tätigkeit bezogenen Einnahmen der Gastfamilie
den steuerfreien Betrag, dürfen die mit der Tätig-
keit in unmittelbaremwirtschaftlichen Zusammen-
hang stehenden Ausgaben abweichend von 8 3c
nur insoweit als Betriebsausgaben abgezogen
werden, als sie den Betrag der steuerfreien Ein-
nahmen übersteigen;
Bezüge aus Öffentlichen Mitteln oder aus Mitteln
einer öffentlichen Stiftung, die wegen Hilfsbedürf-
tigkeit oder als Beihilfe zu dem Zweck bewilligt
werden, die Erziehung oder Ausbildung, die
Wissenschaft oder Kunst unmittelbar zu för-
dern. 2Darunter fallen nicht Kinderzuschläge und
Kinderbeihilfen, die auf Grund der Besoldungsge-
setze, besonderer Tarife oder ähnlicher Vorschrif-
ten gewährt werden. ®Voraussetzungfür die Steu-
erfreiheit ist, dass der Empfänger mit den Bezü-
gen nicht zu einer bestimmten wissenschaftlichen
oder künstlerischen Gegenleistung oder zu einer
bestimmten Arbeitnehmertätigkeit verpflichtet
wird. *Den Bezügen aus öffentlichen Mitteln we-
gen Hilfsbedürftigkeit gleichgestellt sind Beitrags-
ermäßigungen und Prämienrückzahlungen eines
Trägers der gesetzlichen Krankenversicherung für
nicht in Anspruch genommene Beihilfeleistungen;
aus einer Bundeskasse oder Landeskasse ge-
zahlte Bezüge, die in einem Bundesgesetz oder
Landesgesetz oder einer auf bundesgesetzlicher
oder landesgesetzlicher Ermächtigung beruhen-
den Bestimmung oder von der Bundesregierung
oder einer Landesregierung als Aufwandsentschä-
digung festgesetzt sind und als Aufwandsent-
schädigung im Haushaltsplan ausgewiesen wer-
den. ?Das Gleiche gilt für andere Bezüge, die als
Aufwandsentschädigung aus öffentlichen Kassen
an öffentliche Dienste leistende Personen gezahlt
werden, soweit nicht festgestellt wird, dass sie für
Verdienstausfall oder Zeitverlust gewährt werden
oder den Aufwand, der dem Empfänger erwächst,
offenbar übersteigen;
die aus Öffentlichen Kassen gezahlten Reisekos-
tenvergütungen, Umzugskostenvergütungen und
Trennungsgelder. 2Die als Reisekostenvergütun-
gen gezahlten Vergütungen für Verpflegungsmehr-
aufwendungen sind nur insoweit steuerfrei, als sie
diePauschbeträgenach$ 4Absatz5 Satz 1Num-
mer 5 nicht übersteigen; Trennungsgelder sind nur
insoweit steuerfrei, als sie die nach $ 9 Absatz 1
Satz 3 Nummer 5 und Absatz 5 sowie &4 Absatz 5
Satz 1 Nummer 5 abziehbaren Aufwendungen
nicht übersteigen;
Zuschüsse eines Trägers der gesetzlichen Renten-
versicherung zu den Aufwendungen eines Rent-
ners für seine Krankenversicherung und von dem
gesetzlichen Rentenversicherungsträger getra-
geneAnteile($249ades FünftenBuchesSozial-
gesetzbuch) an den Beiträgen für die gesetzliche
Krankenversicherung;
(weggefallen)
die Vergütungen, die Arbeitnehmer außerhalb des
öffentlichen Dienstes von ihrem Arbeitgeber zur
Erstattung von Reisekosten, Umzugskosten oder
Mehraufwendungen bei doppelter Haushalts-
führung erhalten, soweit sie die beruflich veran-

lassten Mehraufwendungen, bei Verpflegungs-
mehraufwendungen die Pauschbeträge nach 8 4
Absatz 5 Satz 1 Nummer 5 und bei Familienheim-
fahrten mit dem eigenen oder außerhalb des
Dienstverhältnisses zur Nutzung überlassenen
Kraftfahrzeug die Pauschbeträge nach & 9 Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 4 nicht übersteigen; Ver-
gütungen zur Erstattung von Mehraufwendungen
bei doppelter Haushaltsführung sind nur insoweit
steuerfrei, als sie die nach $ 9 Absatz 1 Satz 3
Nummer 5 und Absatz 5 sowie &4 Absatz 5 Satz 1
Nummer 5 abziehbaren Aufwendungen nicht über-
steigen;
Zuschüssezum Beitragnach$&32 des Gesetzes
über die Alterssicherung der Landwirte;
das Aufgeld für ein an die Bank für Vertriebene
undGeschädigte(Lastenausgleichsbank)zuguns-
ten des Ausgleichsfonds ($ 5 des Lastenaus-
gleichsgesetzes) gegebenes Darlehen, wenn das
Darlehennach&7f des Gesetzesin der Fassung
der Bekanntmachung vom 15. September 1953
(BGBl.|S. 1355)imJahr derHingabeals Betriebs-
ausgabe abzugsfähig war;
Entschädigungenauf Grund des Gesetzes über
die Entschädigung ehemaliger deutscher Kriegs-
gefangener;
die aus öffentlichen Mitteln des Bundespräsiden-
ten aus sittlichen oder sozialen Gründen gewähr-
ten Zuwendungen an besonders verdiente Perso-
nen oder ihre Hinterbliebenen;
Zinsen aus Schuldbuchforderungen im Sinne des
&35 Absatz 1 des Allgemeinen Kriegsfolgengeset-
zes in der im Bundesgesetzblatt Teil Il, Gliede-
rungsnummer 653-1, veröffentlichten bereinigten
Fassung;
der Ehrensold, der auf Grund des Gesetzes über
Titel, Orden und Ehrenzeichen in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 1132-1,
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt ge-
ändertdurchGesetzvom24. April 1986(BGBl. |
S. 560), gewährt wird;
die Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz,
dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, dem
Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz
und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz;
Leistungen, die auf Grund des Bundeskindergeld-
gesetzes gewährt werden;
Entschädigungen nach dem Infektionsschutzge-
setzvom20. Juli 2000(BGBl. I S. 1045);
Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als
Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder
vergleichbaren nebenberuflichen Tätigkeiten, aus
nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeiten oder
der nebenberuflichen Pflege alter, kranker oder
behinderter Menschen im Dienst oder im Auftrag
einer juristischen Person des öffentlichen Rechts,
die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder in einem Staat belegen ist, auf den das Ab-
kommen über den Europäischen Wirtschaftsraum
Anwendung findet, oder einer unter $ 5 Absatz 1
Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes fallen-
den Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger,
mildtätigerund kirchlicherZwecke (8852 bis 54



27.

28.

29.

der Abgabenordnung) bis zur Höhe von insgesamt
2 100 Euro im Jahr. ?Überschreiten die Einnahmen
für die in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den
steuerfreien Betrag, dürfen die mit den nebenbe-
ruflichen Tätigkeiten in unmittelbarem wirtschaft-
lichen Zusammenhang stehenden Ausgaben ab-
weichend von $ 3c nur insoweit als Betriebsaus-
gaben oder Werbungskosten abgezogen werden,
als sie den Betrag der steuerfreien Einnahmen
übersteigen;
Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten im
Dienst oder Auftrag einer juristischen Person des
öffentlichen Rechts, die in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder in einem Staat belegen
ist, auf den das Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum Anwendung findet, oder
einer unter $ 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körper-
schaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur
Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchli-
cherZwecke(8852 bis 54 derAbgabenordnung)
bis zur Höhe von insgesamt 500 Euro im Jahr. ?Die
Steuerbefreiung ist ausgeschlossen, wenn für die
Einnahmen aus der Tätigkeit -—ganz oder teil-
weise- eineSteuerbefreiungnach$ 3 Nummer12
oder 26 gewährt wird. $Überschreiten die Einnah-
men für die in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den
steuerfreien Betrag, dürfen die mit den nebenbe-
ruflichen Tätigkeiten in unmittelbaremwirtschaftli-
chen Zusammenhang stehenden Ausgaben ab-
weichend von $ 3c nur insoweit als Betriebsaus-
gaben oder Werbungskosten abgezogen werden,
als sie den Betrag der steuerfreien Einnahmen
übersteigen;
der Grundbetrag der Produktionsaufgaberente
und das Ausgleichsgeld nach dem Gesetz zur
Förderung der Einstellung der landwirtschaftli-
chen Erwerbstätigkeit bis zum Höchstbetrag von
18 407 Euro;
die Aufstockungsbeträgeim Sinne des $&3 Ab-
satz 1 Nummer 1 Buchstabe a sowie die Beiträge
und Aufwendungenim Sinne des & 3 Absatz 1
Nummer 1 Buchstabe b und des $ 4 Absatz 2
des Altersteilzeitgesetzes, die Zuschläge, die
versicherungsfreiBeschäftigteimSinnedes $ 27
Absatz 1 Nummer 1 bis 3 des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch zur Aufstockung der Bezüge
bei Altersteilzeit nach beamtenrechtlichen Vor-
schriften oder Grundsätzen erhalten sowie die
Zahlungen des Arbeitgebers zur Übernahme der
Beiträgeim Sinnedes $ 187ades SechstenBu-
ches Sozialgesetzbuch, soweit sie 50 Prozent der
Beiträge nicht übersteigen;
das Gehalt und die Bezüge,
a) die die diplomatischen Vertreter ausländischer

Staaten, die ihnen zugewiesenen Beamten und
die in ihren Diensten stehenden Personen er-
halten. ?Dies gilt nicht für deutsche Staatsan-
gehörige oder für im Inland ständig ansässige
Personen;

b) der Berufskonsuln, der Konsulatsangehörigen
und ihres Personals, soweit sie Angehörige
des Entsendestaates sind. ?Dies gilt nicht für
Personen, die im Inland ständig ansässig sind
oder außerhalb ihres Amtes oder Dienstes ei-
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nen Beruf, ein Gewerbe oder eine andere ge-
winnbringende Tätigkeit ausüben;

Entschädigungen für die betriebliche Benutzung
von Werkzeugen eines Arbeitnehmers (Werkzeug-
geld), soweit sie die entsprechenden Aufwendun-
gen des Arbeitnehmers nicht offensichtlich über-
steigen;
die typische Berufskleidung, die der Arbeitgeber
seinem Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbilligt
überlässt; dasselbe gilt für eine Barablösung eines
nicht nur einzelvertraglichen Anspruchs auf Ge-
stellung von typischer Berufskleidung, wenn die
Barablösung betrieblich veranlasst ist und die ent-
sprechenden Aufwendungen des Arbeitnehmers
nicht offensichtlich übersteigt;
die unentgeltliche oder verbilligte Sammelbeför-
derung eines Arbeitnehmers zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte mit einem vom Arbeitgeber
gestellten Beförderungsmittel, soweit die Sam-
melbeförderung für den betrieblichen Einsatz des
Arbeitnehmers notwendig ist;
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn
erbrachte Leistungen des Arbeitgebers zur Unter-
bringung und Betreuung von nicht schulpflichti-
gen Kindern der Arbeitnehmer in Kindergärten
oder vergleichbaren Einrichtungen;
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn
erbrachte Leistungen des Arbeitgebers zur Ver-
besserung des allgemeinen Gesundheitszustands
und der betrieblichen Gesundheitsförderung, die
hinsichtlich Qualität, Zweckbindung und
Zielgerichtetheitden Anforderungender 88 20
und 20a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
genügen, soweit sie 500 Euro im Kalenderjahr
nicht übersteigen;
die Einnahmen der bei der Deutsche Post AG,
Deutsche Postbank AG oder Deutsche Telekom
AG beschäftigten Beamten, soweit die Einnahmen
ohne Neuordnung des Postwesens und der Te-
lekommunikation nach den Nummern 11 bis 13
und 64 steuerfrei wären;
Einnahmen für Leistungen zur Grundpflege oder
hauswirtschaftlichen Versorgung bis zur Höhe
des Pflegegeldes nach & 37 des Elften Buches
Sozialgesetzbuch, wenn diese Leistungen von
Angehörigen des Pflegebedürftigen oder von an-
deren Personen, die damit eine sittliche Pflicht im
Sinne des $&33 Absatz 2 gegenüberdem Pfle-
gebedürftigen erfüllen, erbracht werden. ?Entspre-
chendes gilt, wenn der Pflegebedürftige Pflege-
geld aus privaten Versicherungsverträgen nach
den Vorgaben des Elften Buches Sozialgesetz-
buch oder eine Pauschalbeihilfe nach Beihilfevor-
schriften für häusliche Pflege erhält;
der Unterhaltsbeitrag und der Maßnahmebeitrag
nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz,
soweit sie als Zuschuss geleistet werden;
Sachprämien,die der Steuerpflichtigefür die per-
sönliche Inanspruchnahme von Dienstleistungen
von Unternehmen unentgeltlich erhält, die diese
zum Zwecke der Kundenbindung im allgemeinen
Geschäftsverkehr in einem jedermann zugängli-
chen planmäßigen Verfahren gewähren, soweit



der Wert der Prämien 1 080 Euro im Kalenderjahr
nicht übersteigt;
der Vorteil des Arbeitnehmers im Rahmen eines
gegenwärtigen Dienstverhältnisses aus der unent-
geltlichen oder verbilligten Überlassung von Ver-
mögensbeteiligungenimSinne des $ 2 Absatz 1
Nummer1 Buchstabe a, b und d bis | und Absatz 2
bis 5 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 4. März
1994(BGBl. I S. 406),zuletztgeändertdurchArti-
kel 2 des Gesetzesvom 7. März 2009 (BGBl.I
S. 451),inderjeweilsgeltendenFassung,amUn-
ternehmen des Arbeitgebers, soweit der Vorteil
insgesamt 360 Euro im Kalenderjahr nicht über-
steigt. ?Voraussetzung für die Steuerfreiheit nach
Satz 1 ist, dass
a) die Vermögensbeteiligung als freiwillige Leis-

tung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn überlassen und nicht auf bestehende
oder künftige Ansprüche angerechnet wird und

b) die Beteiligung mindestens allen Arbeitneh-
mern offensteht, die im Zeitpunkt der Bekannt-
gabe des Angebots ein Jahr oder länger unun-
terbrochen in einem gegenwärtigen Dienstver-
hältnis zum Unternehmen stehen.

3Als Unternehmen des Arbeitgebers im Sinne des
Satzes1 gilt auchein UnternehmenimSinnedes
& 18 des Aktiengesetzes. *Als Wert der Vermö-
gensbeteiligung ist der gemeine Wert anzusetzen;
40 Prozent
a) der Betriebsvermögensmehrungen oder Ein-

nahmen aus der Veräußerung oder der Ent-
nahme von Anteilen an Körperschaften, Per-
sonenvereinigungen und Vermögensmassen,
deren Leistungen beim Empfänger zu Einnah-
men im Sinne des & 20 Absatz 1 Nummer 1
und 9 gehören, oder an einer Organgesellschaft
im Sinne der 88 14, 17 oder 18 des Körper-
schaftsteuergesetzes, oder aus deren Auf-
lösung oder Herabsetzung von deren Nenn-
kapital oder aus dem Ansatz eines solchen
Wirtschaftsguts mit dem Wert, der sich nach
& 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 3 ergibt, soweit
sie zu den Einkünften aus Land- und Forstwirt-
schaft, aus Gewerbebetrieb oder aus selbstän-
diger Arbeit gehören. ?Dies gilt nicht, soweit
der Ansatz des niedrigeren Teilwerts in vollem
Umfang zu einer Gewinnminderung geführt hat
und soweit diese Gewinnminderung nicht
durch Ansatz eines Werts, der sich nach 8 6
Absatz 1 Nummer 2 Satz 3 ergibt, ausgeglichen
worden ist. 3Satz1 gilt außerfür Betriebsver-
mögensmehrungen aus dem Ansatz mit dem
Wert, der sich nach $ 6 Absatz 1 Nummer 2
Satz 3 ergibt, ebenfalls nicht, soweit Abzüge
nach $ 6b oder ähnliche Abzüge voll steuer-
wirksam vorgenommen worden sind,

b) des Veräußerungspreisesim Sinne des $ 16
Absatz 2, soweit er auf die Veräußerung von
Anteilen an Körperschaften, Personenvereini-
gungen und Vermögensmassen entfällt, deren
Leistungen beim Empfänger zu Einnahmen im
Sinnedes $ 20Absatz 1 Nummer1 und9 ge-
hören, oder an einer Organgesellschaft im

Sinne der 88 14, 17 oder 18 des Körperschaft-
steuergesetzes.2Satz 1 ist in den Fällendes
& 16 Absatz 3 entsprechend anzuwenden.
SBuchstabe a Satz 3 gilt entsprechend,

c) des Veräußerungspreises oder des gemeinen
Werts im Sinne des $&17 Absatz 2. ?Satz 1 ist
in den Fällen des $ 17 Absatz 4 entsprechend
anzuwenden,

d) der BezügeimSinnedes &20Absatz 1 Num-
mer 1 und der Einnahmen im Sinne des & 20
Absatz 1 Nummer 9. 2Dies gilt für sonstige Be-
züge im Sinne des $ 20 Absatz 1 Nummer1
Satz 2 und der Einnahmen im Sinne des $ 20
Absatz 1 Nummer 9 zweiter Halbsatz nur,
soweit sie das Einkommen der leistenden
Körperschaftnicht geminderthaben ($ 8 Ab-
satz 3 Satz 2 des Körperschaftsteuergeset-
zes).?Satz1 Buchstabed Satz 2 giltnicht,so-
weit die verdeckte Gewinnausschüttung das
Einkommen einer dem Steuerpflichtigen nahe
stehenden Person erhöht hat und $ 32a des
Körperschaftsteuergesetzes auf die Veranla-
gung dieser nahe stehenden Person keine An-
wendung findet,

e) der BezügeimSinnedes $&20Absatz 1 Num-
mer 2,

f) derbesonderenEntgelteoderVorteileimSinne
des 8 20 Absatz 3, die neben den in 8 20 Ab-
satz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe a bezeichneten Einnahmen
oder an deren Stelle gewährt werden,

g) desGewinnsausderVeräußerungvonDividen-
denscheinen und sonstigen Ansprüchen im
Sinne des & 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2
Buchstabe a,

h) des Gewinnsaus der Abtretungvon Dividen-
denansprüchen oder sonstigen Ansprüchen im
Sinne des & 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2
Buchstabe a in Verbindung mit $ 20 Absatz 2
Satz 2,

) der Bezüge im Sinne des & 22 Nummer1
Satz 2, soweit diese von einer nicht von der
Körperschaftsteuer befreiten Körperschaft,
Personenvereinigung oder Vermögensmasse
stammen.

?Dies gilt für Satz 1 Buchstabe d bis h nur in Ver-
bindung mit 8 20 Absatz 8. 3Satz 1 Buchstabe a, b
und d bis h ist nicht anzuwenden für Anteile, die
bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsin-
stituten nach 8 1a des Kreditwesengesetzes dem
Handelsbuch zuzurechnen sind; Gleiches gilt für
Anteile, die von Finanzunternehmen im Sinne des
Gesetzes über das Kreditwesen mit dem Ziel der
kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolges
erworben werden. *Satz 3 zweiter Halbsatz gilt
auch für Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsin-
stitute und Finanzunternehmen mit Sitz in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemein-
schaft oder in einem anderen Vertragsstaat des
EWR-Abkommens;
40 Prozentder Vergütungenim Sinne des $ 18
Absatz 1 Nummer 4;



a) Gewinnausschüttungen,soweit für das Kalen-
derjahr oder Wirtschaftsjahr, in dem sie bezo-
gen werden, oder für die vorangegangenen sie-
ben Kalenderjahre oder Wirtschaftsjahre aus
einer Beteiligung an derselben ausländischen
GesellschaftHinzurechnungsbeträge($10Ab-
satz 2 des Außensteuergesetzes)der Einkom-
mensteuer unterlegen haben, & 11 Absatz 1
und 2 des Außensteuergesetzes in der Fassung
des Artikels 12 des Gesetzes vom 21. Dezem-
ber 1993(BGBl. I S. 2310)nichtanzuwenden
war und der Steuerpflichtige dies nachweist;
& 3c Absatz 2 gilt entsprechend;

b) Gewinneaus derVeräußerungeinesAnteilsan
einer ausländischen Kapitalgesellschaft sowie
aus deren Auflösung oder Herabsetzung ihres
Kapitals, soweit für das Kalenderjahr oder Wirt-
schaftsjahr, in dem sie bezogen werden, oder
für die vorangegangenen sieben Kalenderjahre
oder Wirtschaftsjahre aus einer Beteiligung an
derselben ausländischen Gesellschaft Hinzu-
rechnungsbeträge($ 10Absatz 2 des Außen-
steuergesetzes) der Einkommensteuer unterle-
gen haben, $ 11 Absatz 1 und 2 des Außen-
steuergesetzes in der Fassung des Artikels 12
des Gesetzesvom21. Dezember1993(BGBl. |
S. 2310) nicht anzuwenden war, der Steuer-
pflichtige dies nachweist und der Hinzurech-
nungsbetrag ihm nicht als Gewinnanteil zuge-
flossen ist.

2Die Prüfung, ob Hinzurechnungsbeträge der
Einkommensteuer unterlegen haben, erfolgt im
Rahmen der gesonderten Feststellung nach $ 18
des Außensteuergesetzes;

die Zuwendungen, die auf Grund des Fulbright-
Abkommens gezahlt werden;

der Ehrensold für Künstler sowie Zuwendungen
aus Mitteln der Deutschen Künstlerhilfe, wenn es
sich um Bezüge aus öffentlichen Mitteln handelt,
die wegen der Bedürftigkeit des Künstlers gezahlt
werden;

Stipendien, die unmittelbar aus Öffentlichen Mit-
teln oder von zwischenstaatlichen oder überstaat-
lichen Einrichtungen, denen die Bundesrepublik
Deutschland als Mitglied angehört, zur Förderung
der Forschung oder zur Förderung der wissen-
schaftlichen oder künstlerischen Ausbildung oder
Fortbildunggewährtwerden.?DasGleichegilt für
Stipendien, die zu den in Satz 1 bezeichneten
Zwecken von einer Einrichtung, die von einer Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts errichtet ist
oder verwaltet wird, oder von einer Körperschaft,
Personenvereinigung oder Vermögensmasse im
Sinne des $ 5 Absatz 1 Nummer9 des Körper-
schaftsteuergesetzes gegeben werden. ®Voraus-
setzung für die Steuerfreiheit ist, dass

a) die Stipendieneinenfür die Erfüllungder For-
schungsaufgabe oder für die Bestreitung des
Lebensunterhalts und die Deckung des Aus-
bildungsbedarfs erforderlichen Betrag nicht
übersteigen und nach den von dem Geber er-
lassenen Richtlinien vergeben werden,
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b) der Empfänger im Zusammenhang mit dem
Stipendium nicht zu einer bestimmten wissen-
schaftlichen oder künstlerischen Gegenleistung
oder zu einer bestimmten Arbeitnehmertätig-
keit verpflichtet ist;

die Vorteile des Arbeitnehmers aus der privaten
Nutzung von betrieblichen Personalcomputern
und Telekommunikationsgeräten;
Bergmannsprämien nach dem Gesetz über Berg-
mannsprämien;
Leistungen nach $ 14a Absatz 4 und $ 14b des
Arbeitsplatzschutzgesetzes;
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsge-
setz, soweit sie nicht nach dessen & 15 Absatz 1
Satz 2 steuerpflichtig sind;
laufende Zuwendungen eines früheren alliierten
Besatzungssoldaten an seine im Geltungsbereich
des Grundgesetzes ansässige Ehefrau, soweit sie
auf diese Zuwendungen angewiesen ist;
die Beträge, die der Arbeitnehmer vom Arbeitge-
ber erhält, um sie für ihn auszugeben (durchlau-
fende Gelder), und die Beträge, durch die Ausla-
gen des Arbeitnehmers für den Arbeitgeber ersetzt
werden(Auslagenersatz);
Trinkgelder, die anlässlich einer Arbeitsleistung
dem Arbeitnehmer von Dritten freiwillig und ohne
dass ein Rechtsanspruch auf sie besteht, zusätz-
lich zu dem Betrag gegeben werden, der für diese
Arbeitsleistung zu zahlen ist;
(weggefallen)
die Übertragung von Wertguthaben nach $ 7f
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch auf die Deutsche Rentenversi-
cherung Bund. 2Die Leistungen aus dem Wertgut-
haben durch die Deutsche Rentenversicherung
Bund gehören zu den Einkünften aus nichtselb-
ständigerArbeit im Sinne des $ 19. ®Vonihnen
ist Lohnsteuer einzubehalten;
Zinsen aus Entschädigungsansprüchen für deut-
sche Auslandsbonds im Sinne der 88 52 bis 54
des Bereinigungsgesetzes für deutsche Auslands-
bonds in der im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliede-
rungsnummer 4139-2, veröffentlichten bereinigten
Fassung, soweit sich die Entschädigungsansprü-
che gegen den Bund oder die Länder richten. ?Das
Gleichegilt für die Zinsen aus Schuldverschrei-
bungen und Schuldbuchforderungen, die nach
den 88 9, 10 und 14 des Gesetzes zur näheren
Regelung der Entschädigungsansprüche für Aus-
landsbonds in der im Bundesgesetzblatt Teil Ill,
Gliederungsnummer 4139-3, veröffentlichten be-
reinigten Fassung vom Bund oder von den Län-
dern für Entschädigungsansprüche erteilt oder
eingetragen werden;
der in den Fällen des $ 4 Absatz 2 Nummer 2 und
Absatz 3 des Betriebsrentengesetzes vom 19. De-
zember1974(BGBl. I S. 3610),das zuletztdurch
Artikel8 des Gesetzesvom5. Juli 2004(BGBl. I
S. 1427)geändertworden ist, in der jeweilsgel-
tenden Fassung geleistete Übertragungswert
nach & 4 Absatz 5 des Betriebsrentengesetzes,



56.

wenn die betriebliche Altersversorgung beim ehe-
maligen und neuen Arbeitgeber über einen Pen-
sionsfonds, eine Pensionskasse oder ein Unter-
nehmen der Lebensversicherung durchgeführt
wird. 2Satz1 gilt auch, wennder Übertragungs-
wert vom ehemaligen Arbeitgeber oder von einer
Unterstützungskasse an den neuen Arbeitgeber
oder eine andere Unterstützungskasse geleistet
wird. 3Die Leistungen des neuen Arbeitgebers,
der Unterstützungskasse, des Pensionsfonds,
der Pensionskasse oder des Unternehmens der
Lebensversicherung auf Grund des Betrags nach
Satz 1 und 2 gehören zu den Einkünften, zu denen
die Leistungen gehören würden, wenn die Über-
tragung nach 8 4 Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 3
des Betriebsrentengesetzes nicht stattgefunden
hätte;
die nach $ 10 des Versorgungsausgleichsgeset-
zes vom 3. April 2009 (BGBl. I S. 700) in der
jeweils geltenden Fassung (interneTeilung) durch-
geführte Übertragung von Anrechten für die aus-
gleichsberechtigte Person zu Lasten von Anrech-
ten der ausgleichspflichtigen Person. 2Die Leis-
tungen aus diesen Anrechten gehören bei der
ausgleichsberechtigten Person zu den Einkünften,
zu denen die Leistungen bei der ausgleichspflich-
tigen Person gehören würden, wenn die interne
Teilung nicht stattgefunden hätte;
der nach $ 14 des Versorgungsausgleichsgeset-
zes (externe Teilung) geleistete Ausgleichswert
zur Begründung von Anrechten für die ausgleichs-
berechtigte Person zu Lasten von Anrechten der
ausgleichspflichtigen Person, soweit Leistungen
aus diesen Anrechten zu steuerpflichtigen Ein-
künften nach den 88 19, 20 und 22 führen wür-
den. 2Satz 1 gilt nicht, soweit Leistungen, die auf
dem begründeten Anrecht beruhen, bei der aus-
gleichsberechtigten Person zu Einkünften nach
& 20 Absatz 1 Nummer 6 oder $ 22 Nummer 1
Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb führen
würden. 3Der Versorgungsträger der ausgleichs-
pflichtigen Person hat den Versorgungsträger der
ausgleichsberechtigten Person über die für
die Besteuerung der Leistungen erforderlichen
Grundlagen zu informieren. “Dies gilt nicht, wenn
der Versorgungsträger der ausgleichsberechtigten
Person die Grundlagen bereits kennt oder aus den
bei ihm vorhandenen Daten feststellen kann und
dieser Umstand dem Versorgungsträger der aus-
gleichspflichtigen Person mitgeteilt worden ist;
Zuwendungen des Arbeitgebers nach & 19 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer3 Satz 1 aus demersten
Dienstverhältnis an eine Pensionskasse zum Auf-
bau einer nicht kapitalgedeckten betrieblichen
Altersversorgung, bei der eine Auszahlung der zu-
gesagten Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebe-
nenversorgung in Form einer Rente oder eines
Auszahlungsplans(81Absatz1Satz 1 Nummer4
des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgeset-
zes) vorgesehen ist, soweit diese Zuwendungen
im Kalenderjahr 1 Prozent der Beitragsbemes-
sungsgrenze in der allgemeinen Rentenversiche-
rung nicht übersteigen. ?Der in Satz 1 genannte
Höchstbetrag erhöht sich ab 1. Januar 2014 auf
2 Prozent, ab 1. Januar 2020 auf 3 Prozent und

ab 1. Januar 2025 auf 4 Prozent der Beitragsbe-
messungsgrenze in der allgemeinen Rentenversi-
cherung. ®DieBeträge nach den Sätzen 1 und 2
sind jeweils um die nach 8 3 Nummer 63 Satz 1, 3
oder Satz 4 steuerfreien Beträge zu mindern;
die Beträge, die die Künstlersozialkasse zuguns-
ten des nach dem Künstlersozialversicherungs-
gesetz Versicherten aus dem Aufkommen von
Künstlersozialabgabe und Bundeszuschuss an ei-
nen Träger der Sozialversicherung oder an den
Versicherten zahlt;
das Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, die
sonstigen Leistungen aus öffentlichen Haushalten
oder Zweckvermögen zur Senkung der Miete oder
BelastungimSinnedes &11Absatz2 Nummer4
des Wohngeldgesetzes sowie öffentliche Zu-
schüsse zur Deckung laufender Aufwendungen
und Zinsvorteile bei Darlehen, die aus öffentlichen
Haushalten gewährt werden, für eine zu eigenen
Wohnzwecken genutzte Wohnung im eigenen
Haus oder eine zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzte Eigentumswohnung, soweit die Zuschüsse
und Zinsvorteile die Vorteile aus einer entspre-
chenden Förderung mit öffentlichen Mitteln nach
dem Zweiten Wohnungsbaugesetz, dem Wohn-
raumförderungsgesetz oder einem Landesgesetz
zur Wohnraumförderung nicht überschreiten, der
Zuschuss für die Wohneigentumsbildung in inner-
städtischen Altbauquartieren nach den Regelun-
gen zum Stadtumbau Ost in den Verwaltungsver-
einbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen
des Bundes an die Länder nach Artikel 104a Ab-
satz 4 des Grundgesetzes zur Förderung städte-
baulicher Maßnahmen;
die Zusatzförderung nach & 88e des Zweiten
Wohnungsbaugesetzes und nach & 51f des
Wohnungsbaugesetzes für das Saarland und
Geldleistungen, die ein Mieter zum Zwecke der
Wohnkostenentlastung nach dem Wohnraumför-
derungsgesetz oder einem Landesgesetz zur
Wohnraumförderung erhält, soweit die Einkünfte
dem Mieter zuzurechnen sind, und die Vorteile
aus einer mietweisen Wohnungsüberlassung im
Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis, so-
weit sie die Vorteile aus einer entsprechenden
Förderung nach dem Zweiten Wohnungsbauge-
setz, nach dem Wohnraumförderungsgesetz oder
einem Landesgesetz zur Wohnraumförderung
nicht überschreiten;
Leistungen aus öffentlichen Mitteln an Arbeitneh-
mer des Steinkohlen-, Pechkohlen- und Erzberg-
baues, des Braunkohlentiefbaues und der Eisen-
und Stahlindustrieaus Anlass von Stilllegungs-,
Einschränkungs-, Umstellungs- oder Rationalisie-
rungsmaßnahmen;
Leistungen nach $&4 Absatz 1 Nummer 2, 8 7 Ab-
satz 3, 88 9, 10 Absatz 1, 88 13, 15 des Entwick-
lungshelfer-Gesetzes;
Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssiche-
rung des Arbeitnehmers, soweit der Arbeitgeber
dazu nach sozialversicherungsrechtlichen oder
anderen gesetzlichen Vorschriften oder nach einer
auf gesetzlicher Ermächtigung beruhenden Be-
stimmung verpflichtet ist, und es sich nicht um



Zuwendungen oder Beiträge des Arbeitgebers
nach den Nummern 56 und 63 handelt. 2DenAus-
gaben des Arbeitgebers für die Zukunftssiche-
rung, die auf Grund gesetzlicher Verpflichtung ge-
leistet werden, werden gleichgestellt Zuschüsse
des Arbeitgebers zu den Aufwendungen des Ar-
beitnehmers
a) für eine Lebensversicherung,
b) für die freiwillige Versicherung in der gesetzli-

chen Rentenversicherung,
c) für eine öÖffentlich-rechtliche Versicherungs-

oder Versorgungseinrichtung seiner Berufs-
grupp®,

wenn der Arbeitnehmer von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung be-
freit worden ist. $Die Zuschüsse sind nur insoweit
steuerfrei, als sie insgesamt bei Befreiung von der
Versicherungspflicht in der allgemeinen Renten-
versicherung die Hälfte und bei Befreiung von
der Versicherungspflicht in der knappschaftlichen
Rentenversicherung zwei Drittel der Gesamtauf-
wendungen des Arbeitnehmers nicht übersteigen
und nicht höher sind als der Betrag, der als Arbeit-
geberanteil bei Versicherungspflicht in der allge-
meinen Rentenversicherung oder in der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung zu zahlen wä-
re. *DieSätze 2 und3 geltensinngemäßfür Bei-
träge des Arbeitgebers zu einer Pensionskasse,
wenn der Arbeitnehmer bei diesem Arbeitgeber
nicht im Inland beschäftigt ist und der Arbeitgeber
keine Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung im Inland leistet; Beiträge des Arbeitgebers
zu einer Rentenversicherung auf Grund gesetzli-
cher Verpflichtung sind anzurechnen;
Beiträge des Arbeitgebers aus dem ersten Dienst-
verhältnis an einen Pensionsfonds, eine Pensions-
kasse oder für eine Direktversicherung zum Auf-
bau einer kapitalgedeckten betrieblichen Alters-
versorgung, bei der eine Auszahlung der zugesag-
ten Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenen-
versorgungsleistungen in Form einer Rente oder
eines Auszahlungsplans($ 1 Absatz 1 Satz 1
Nummer 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizie-
rungsgesetzesvom26.Juni 2001(BGBl.1S.1310,
1322), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes
vom5. Juli 2004(BGBl. I S. 1427)geändertwor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung) vorge-
sehen ist, soweit die Beiträge im Kalenderjahr
4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der
allgemeinen Rentenversicherung nicht überstei-
gen. 2Dies gilt nicht, soweit der Arbeitnehmer
nach & 1a Absatz 3 des Betriebsrentengesetzes
verlangt hat, dass die Voraussetzungen für eine
Förderung nach $&10a oder Abschnitt XI erfüllt
werden. Der Höchstbetrag nach Satz 1 erhöht
sich um 1 800 Euro, wenn die Beiträge im Sinne
des Satzes 1 auf Grund einer Versorgungszusage
geleistet werden, die nach dem 31. Dezember
2004 erteilt wurde. “Aus Anlass der Beendigung
des Dienstverhältnisses geleistete Beiträge im
Sinne des Satzes 1 sind steuerfrei, soweit sie
1 800 Euro vervielfältigt mit der Anzahl der Kalen-
derjahre, in denen das Dienstverhältnis des Ar-
beitnehmers zu dem Arbeitgeber bestanden hat,
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nicht übersteigen; der vervielfältigte Betrag ver-
mindert sich um die nach den Sätzen 1 und 3
steuerfreien Beiträge, die der Arbeitgeber in dem
Kalenderjahr, in dem das Dienstverhältnis beendet
wird, und in den sechs vorangegangenen Kalen-
derjahren erbracht hat; Kalenderjahre vor 2005
sind dabei jeweils nicht zu berücksichtigen;

bei Arbeitnehmern, die zu einer inländischen juris-
tischen Person des Öffentlichen Rechts in einem
Dienstverhältnis stehen und dafür Arbeitslohn aus
einer inländischen öffentlichen Kasse beziehen,
die Bezüge für eine Tätigkeit im Ausland insoweit,
als sie den Arbeitslohn übersteigen, der dem Ar-
beitnehmer bei einer gleichwertigen Tätigkeit am
Ort der zahlenden öffentlichen Kasse zustehen
würde. 2Satz 1 gilt auch, wenn das Dienstverhält-
nis zu einer anderen Person besteht, die den Ar-
beitslohnentsprechenddenimSinnedesSatzes1
geltenden Vorschriften ermittelt, der Arbeitslohn
aus einer Öffentlichen Kasse gezahlt wird und
ganz oder im Wesentlichen aus öffentlichen Mit-
teln aufgebracht wird. ®Bei anderen für einen
begrenzten Zeitraum in das Ausland entsandten
Arbeitnehmern, die dort einen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben, ist der ihnen von
einem inländischen Arbeitgeber gewährte Kauf-
kraftausgleich steuerfrei, soweit er den für ver-
gleichbare Auslandsdienstbezüge nach & 54 des
Bundesbesoldungsgesetzes zulässigen Betrag
nicht übersteigt;
a) Beiträge des Trägers der Insolvenzsicherung
($ 14 des Betriebsrentengesetzes)zugunsten
eines Versorgungsberechtigten und seiner Hin-
terbliebenen an eine Pensionskasse oder ein
Unternehmen der Lebensversicherung zur Ab-
lösung von Verpflichtungen, die der Träger der
Insolvenzsicherung im Sicherungsfall gegen-
über dem Versorgungsberechtigten und seinen
Hinterbliebenen hat,

b) Leistungen zur Übernahme von Versorgungs-
leistungen oder unverfallbaren Versorgungsan-
wartschaften durch eine Pensionskasse oder
ein Unternehmen der Lebensversicherung in
den in & 4 Absatz 4 des Betriebsrentengeset-
zes bezeichneten Fällen und

c) der Erwerb von Ansprüchen durch den Arbeit-
nehmer gegenüber einem Dritten im Fall der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder in den
Fällen des $ 7 Absatz 1 Satz 4 des Betriebs-
rentengesetzes, soweit der Dritte neben dem
Arbeitgeber für die Erfüllung von Ansprüchen
auf Grund bestehender Versorgungsverpflich-
tungen oder Versorgungsanwartschaften ge-
genüber dem Arbeitnehmer und dessen Hinter-
bliebenen einsteht; dies gilt entsprechend,
wenn der Dritte für Wertguthaben aus einer
Vereinbarung über die Altersteilzeit nach dem
Altersteilzeitgesetzvom23. Juli 1996(BGBl. I
S. 1078),zuletztgeändertdurchArtikel234der
Verordnungvom 31. Oktober 2006 (BGBl. I
S. 2407),inderjeweilsgeltendenFassungoder
auf Grund von Wertguthaben aus einem Ar-
beitszeitkonto in den im ersten Halbsatz ge-
nannten Fällen für den Arbeitgeber einsteht.



2Inden Fällen nach Buchstabe a, b und c gehören
die Leistungen der Pensionskasse, des Unterneh-
mens der Lebensversicherung oder des Dritten zu
den Einkünften, zu denen jene Leistungen gehö-
ren würden, die ohne Eintritt eines Falles nach
Buchstabe a, b und c zu erbringen wären. 3Soweit
sie zu den Einkünften aus nichtselbständiger Ar-
beit im Sinne des & 19 gehören, ist von ihnen
Lohnsteuer einzubehalten. *Für die Erhebung der
Lohnsteuer gelten die Pensionskasse, das Unter-
nehmen der Lebensversicherung oder der Dritte
als Arbeitgeber und der Leistungsempfänger als
Arbeitnehmer;
Leistungen eines Arbeitgebers oder einer Unter-
stützungskasse an einen Pensionsfonds zur Über-
nahme bestehender Versorgungsverpflichtungen
oder Versorgungsanwartschaften durch den Pen-
sionsfonds, wenn ein Antrag nach & Ad Absatz 3
oder $ 4e Absatz 3 gestellt worden ist;
das Erziehungsgeld nach dem Bundeserziehungs-
geldgesetz und vergleichbare Leistungen der
Länder, das Elterngeld nach dem Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz und vergleichbare Leis-
tungen der Länder sowie Leistungen für Kinderer-
ziehung an Mütter der Geburtsjahrgänge vor 1921
nach den 88 294 bis 299 des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch und die Zuschläge nach den
88 50a bis 50e des Beamtenversorgungsgesetzes
oderden 88 70 bis 74 des Soldatenversorgungs-
gesetzes;
die Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfe für
durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepati-
tis-C-Virus infizierte Personen vom 2. August
2000(BGBi. I S. 1270);
die von der Stiftung „Humanitäre Hilfe für durch
Blutprodukte HIV-infizierte Personen“ nach dem
HIV-Hilfegesetzvom24. Juli 1995(BGBl. | S. 972)
gewährten Leistungen;
die Hälfte
a) der Betriebsvermögensmehrungen oder Ein-

nahmen aus der Veräußerung von Grund und
Boden und Gebäuden, die am 1. Januar 2007
mindestens fünf Jahre zum Anlagevermögen
eines inländischen Betriebsvermögens des
Steuerpflichtigen gehören, wenn diese auf
Grund eines nach dem 31. Dezember 2006
und vor dem 1. Januar 2010 rechtswirksam ab-
geschlossenen obligatorischen Vertrages an
eine REIT-Aktiengesellschaft oder einen Vor-
REIT veräußert werden,

b) der Betriebsvermögensmehrungen, die auf
Grund der Eintragungeines Steuerpflichtigen
in das Handelsregister als REIT-Aktiengesell-
schaftimSinnedesREIT-Gesetzesvom28.Mai
2007 (BGBl. I S. 914)durch Anwendungdes
&13Absatz 1 und3 Satz 1 des Körperschaft-
steuergesetzesauf Grundund BodenundGe-
bäude entstehen, wenn diese Wirtschaftsgüter
vor dem 1. Januar 2005 angeschafft oder
hergestellt wurden, und die Schlussbilanz im
Sinne des $ 13 Absatz 1 und 3 des Körper-
schaftsteuergesetzes auf einen Zeitpunkt vor
dem 1. Januar 2010 aufzustellen ist.

2Satz 1 ist nicht anzuwenden,
a) wenn der Steuerpflichtigeden Betriebveräu-

BertoderaufgibtundderVeräußerungsgewinn
nach 8 34 besteuert wird,

b) soweit der Steuerpflichtigevon den Regelun-
gen der 88 6b und 6c Gebrauch macht,

c) soweit der Ansatz des niedrigeren Teilwerts in
vollem Umfang zu einer Gewinnminderung ge-
führt hat und soweit diese Gewinnminderung
nicht durch den Ansatz eines Werts, der sich
nach $ 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 4 ergibt,
ausgeglichen worden ist,

d) wenn im Fall des Satzes 1 Buchstabea der
Buchwert zuzüglich der Veräußerungskosten
den Veräußerungserlösoder im Fall des Sat-
zes 1 Buchstabe b der Buchwert den Teilwert
übersteigt. ?Ermittelt der Steuerpflichtige den
Gewinn nach 8 4 Absatz 3, treten an die Stelle
des Buchwerts die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten verringert um die vorgenom-
menen Absetzungen für Abnutzung oder Sub-
stanzverringerung,

e) soweit vom Steuerpflichtigen in der Vergangen-
heit Abzüge bei den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern im
Sinne des Satzes 1 nach $ 6b oder ähnliche
Abzüge voll steuerwirksam vorgenommen wor-
den sind,

f} wenn es sich um eine Übertragung im Zusam-
menhang mit Rechtsvorgängen handelt, die
dem Umwandlungssteuergesetz unterliegen
und die Übertragung zu einem Wert unterhalb
des gemeinen Werts erfolgt.

3Die Steuerbefreiung entfällt rückwirkend, wenn
a) innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren seit

dem Vertragsschlussim Sinne des Satzes 1
Buchstabe a der Erwerber oder innerhalb eines
Zeitraums von vier Jahren nach dem Stichtag
derSchlussbilanzimSinnedesSatzes1 Buch-
stabe b die REIT-Aktiengesellschaft den Grund
und Boden oder das Gebäude veräußert,

b) innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren seit
dem Vertragsschlussim Sinne des Satzes 1
Buchstabe a der Vor-REIT oder ein anderer
Vor-REIT als sein Gesamtrechtsnachfolger
nicht als REIT-Aktiengesellschaft in das Han-
delsregister eingetragen wird,

& die REIT-Aktiengesellschaft innerhalb eines
Zeitraums von vier Jahren seit dem Vertrags-
schluss im Sinne des Satzes 1 Buchstabea
oder nachdemStichtagder Schlussbilanzim
SinnedesSatzes1 Buchstabeb inkeinemVer-
anlagungszeitraum die Voraussetzungen für die
Steuerbefreiung erfüllt,

d) die Steuerbefreiungder REIT-Aktiengesell-
schaft innerhalb eines Zeitraums von vier Jah-
ren seit dem Vertragsschluss im Sinne des
Satzes1 Buchstabea oder nachdemStichtag
derSchlussbilanzimSinnedesSatzes1 Buch-
stabe b endet,

e) das Bundeszentralamt für Steuern dem Erwer-
ber im Sinne des Satzes 1 Buchstabea den



Status als Vor-REIT im Sinne des 82 Satz 4 des
REIT-Gesetzes vom 28. Mai 2007 (BGBl. I
S. 914)bestandskräftigaberkannthat.

“Die Steuerbefreiung entfällt auch rückwirkend,
wenndieWirtschaftsgüterimSinnedes Satzes 1
Buchstabe a vom Erwerber an den Veräußerer
oder eine ihm nahe stehende Person im Sinne
des $ 1Absatz2 des Außensteuergesetzesüber-
lassen werden und der Veräußerer oder eine ihm
nahe stehende Person im Sinne des $ 1 Absatz 2
des Außensteuergesetzes nach Ablauf einer Frist
von zwei Jahren seit Eintragung des Erwerbers als
REIT-Aktiengesellschaft in das Handelsregister an
dieser mittelbar oder unmittelbar zu mehr als
50 Prozent beteiligt ist. ®DerGrundstückserwerber
haftet für die sich aus dem rückwirkenden Wegfall
derSteuerbefreiungergebendenSteuern.

8 3a
(weggefallen)

$3b
Steuerfreiheitvon Zuschlägen

für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit
(1)SteuerfreisindZuschläge,die für tatsächlichge-

leistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit neben
dem Grundlohn gezahlt werden, soweit sie
1. für Nachtarbeit 25 Prozent,
2. vorbehaltlich der Nummern 3 und 4 für Sonntagsar-

beit 50 Prozent,
3. vorbehaltlich der Nummer 4 für Arbeit am 31. Dezem-

ber ab 14 Uhr und an den gesetzlichen Feiertagen
125 Prozent,

4. für Arbeit am 24. Dezember ab 14 Uhr, am 25. und
26. Dezember sowie am 1. Mai 150 Prozent

des Grundlohns nicht übersteigen.
(2) "Grundlohnistder laufendeArbeitslohn,derdem

Arbeitnehmerbei der für ihnmaßgebendenregelmäßi-
gen Arbeitszeit für den jeweiligen Lohnzahlungszeit-
raum zusteht; er ist in einen Stundenlohn umzurechnen
und mit höchstens 50 Euro anzusetzen. ?2Nachtarbeitist
die Arbeit in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr. 3Sonntags-
arbeit und Feiertagsarbeit ist die Arbeit in der Zeit von
0 Uhr bis 24 Uhr des jeweiligen Tages. *Die gesetzli-
chen Feiertage werden durch die am Ort der Arbeits-
stätte geltenden Vorschriften bestimmt.

(3)Wenndie Nachtarbeitvor O Uhr aufgenommen
wird, gilt abweichend von den Absätzen 1 und 2 Fol-
gendes:
1. Für Nachtarbeit in der Zeit von O Uhr bis 4 Uhr er-

höht sich der Zuschlagssatz auf 40 Prozent,
2. als Sonntagsarbeit und Feiertagsarbeit gilt auch die

Arbeit in der Zeit von O Uhr bis 4 Uhr des auf den
Sonntag oder Feiertag folgenden Tages.

8 3c
Anteilige Abzüge

(1)Ausgaben dürfen, soweit sie mit steuerfreien
Einnahmen in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusam-
menhang stehen, nicht als Betriebsausgaben oder
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Werbungskosten abgezogen werden; Absatz 2 bleibt
unberührt.

(2) 'Betriebsvermögensminderungen, Betriebsaus-
gaben, Veräußerungskosten oder Werbungskosten, die
mit den dem $ 3 Nummer 40 zugrunde liegenden Be-
triebsvermögensmehrungen oder Einnahmen oder mit
Vergütungen nach $ 3 Nummer 40a in wirtschaftlichem
Zusammenhang stehen, dürfen unabhängig davon, in
welchem Veranlagungszeitraum die Betriebsvermö-
gensmehrungen oder Einnahmen anfallen, bei der Er-
mittlung der Einkünfte nur zu 60 Prozent abgezogen
werden; Entsprechendes gilt, wenn bei der Ermittlung
der Einkünfte der Wert des Betriebsvermögens oder
des Anteils am Betriebsvermögen oder die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten oder der an deren
Stelle tretende Wert mindernd zu berücksichtigen
sind. ?Satz 1 gilt auch für Wertminderungen des Anteils
an einer Organgesellschaft, die nicht auf Gewinnaus-
schüttungenzurückzuführensind. 38 8b Absatz 10
des Körperschaftsteuergesetzes gilt sinngemäß.

(3) Betriebsvermögensminderungen, Betriebsausga-
ben oder Veräußerungskosten, die mit den Betriebsver-
mögensmehrungen oder Einnahmen im Sinne des $ 3
Nummer 70 in wirtschaftliichem Zusammenhang ste-
hen, dürfen unabhängig davon, in welchem Veranla-
gungszeitraum die Betriebsvermögensmehrungen oder
Einnahmen anfallen, nur zur Hälfte abgezogen werden.

3. Gewinn

84
Gewinnbegriff im Allgemeinen

(1) 'Gewinn ist der Unterschiedsbetragzwischen
dem Betriebsvermögen am Schluss des Wirtschaftsjah-
res und dem Betriebsvermögen am Schluss des voran-
gegangenen Wirtschaftsjahres, vermehrt um den Wert
der Entnahmen und vermindert um den Wert der Einla-
gen. ?Entnahmen sind alle Wirtschaftsgüter (Barent-
nahmen, Waren, Erzeugnisse, Nutzungen und Leistun-
gen),die der SteuerpflichtigedemBetriebfür sich, für
seinen Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwe-
cke im Laufe des Wirtschaftsjahres entnommen hat. 3Ei-
ner Entnahme für betriebsfremde Zwecke steht der
Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungs-
rechts der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich
des Gewinns aus der Veräußerung oder der Nutzung
eines Wirtschaftsguts gleich. *Satz 3 gilt nicht für An-
teile an einer Europäischen Gesellschaft oder Europäi-
schen Genossenschaft in den Fällen
1. einer Sitzverlegung der Europäischen Gesellschaft

nach Artikel8 der Verordnung(EG) Nr. 2157/2001
des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut
derEuropäischenGesellschaft(SE)(ABl.EGNr. L294
S. 1), zuletztgeändertdurch die Verordnung(EG)
Nr. 885/2004des Rates vom 26. April 2004 (ABl.
EU Nr.L 168S. 1),und

2. einer Sitzverlegung der Europäischen Genossen-
schaftnachArtikel7 derVerordnung(EG)Nr.1435/
2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über das Statut
der EuropäischenGenossenschaft(SCE) (ABl. EU
Nr.L207S.1).

5Ein Wirtschaftsgut wird nicht dadurch entnommen,
dass der Steuerpflichtige zur Gewinnermittlung nach
& 13a übergeht. $8EineAnderung der Nutzung eines
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Wirtschaftsguts,die bei GewinnermittlungnachSatz 1
keine Entnahme ist, ist auch bei Gewinnermittlung nach
& 13a keine Entnahme. 7’Einlagensind alle Wirtschafts-
güter (Bareinzahlungen und sonstige Wirtschaftsgüter),
die der Steuerpflichtige dem Betrieb im Laufe des Wirt-
schaftsjahres zugeführt hat; einer Einlage steht die Be-
gründung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik
Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der Veräuße-
rung eines Wirtschaftsguts gleich. ®Beider Ermittlung
des Gewinns sind die Vorschriften über die Betriebs-
ausgaben, über die Bewertung und über die Absetzung
für Abnutzung oder Substanzverringerung zu befolgen.

(2) 'Der Steuerpflichtigedarf die Vermögensüber-
sicht (Bilanz) auch nach ihrer Einreichung beim Finanz-
amt ändern, soweit sie den Grundsätzen ordnungsmä-
ßBigerBuchführung unter Befolgung der Vorschriften
dieses Gesetzes nicht entspricht; diese Änderung ist
nicht zulässig, wenn die Vermögensübersicht (Bilanz)
einer Steuerfestsetzung zugrunde liegt, die nicht mehr
aufgehoben oder geändert werden kann. 2Darüber
hinaus ist eine Änderung der Vermögensübersicht (Bi-
lanz) nur zulässig, wenn sie in einem engen zeitlichen
und sachlichen Zusammenhang mit einer Änderung
nach Satz 1 steht und soweit die Auswirkung der Än-
derungnachSatz 1 aufdenGewinnreicht.

(3) Steuerpflichtige,die nicht auf Grund gesetzli-
cher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen
und regelmäßig Abschlüsse zu machen, und die auch
keine Bücher führen und keine Abschlüsse machen,
können als Gewinn den Überschuss der Betriebsein-
nahmen über die Betriebsausgaben ansetzen. ?Hierbei
scheiden Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben
aus, die im Namen und für Rechnung eines anderen
vereinnahmt und verausgabt werden (durchlaufende
Posten).3DieVorschriftenüberdie Bewertunggsfreiheit
für geringwertigeWirtschaftsgüter($ 6 Absatz 2), die
BildungeinesSammelpostens(86Absatz2a)undüber
die Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringe-
rung sind zu befolgen. *Die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten für nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens, für Anteile an Kapitalgesell-
schaften, für Wertpapiere und vergleichbare nicht ver-
briefte Forderungen und Rechte, für Grund und Boden
sowie Gebäude des Umlaufvermögens sind erst im
Zeitpunkt des Zuflusses des Veräußerungserlöses oder
bei Entnahme im Zeitpunkt der Entnahme als Betriebs-
ausgaben zu berücksichtigen. ®Die Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens und Wirtschaftsgüter des Um-
laufvermögens im Sinne des Satzes 4 sind unter An-
gabe des Tages der Anschaffung oder Herstellung und
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder des
an deren Stelle getretenen Werts in besondere, laufend
zu führende Verzeichnisse aufzunehmen.

(4) Betriebsausgabensind die Aufwendungen,die
durch den Betrieb veranlasst sind.

(4a) 'Schuldzinsensind nachMaßgabeder Sätze 2
bis 4 nicht abziehbar, wenn Überentnahmen getätigt
worden sind. ?Eine Überentnahme ist der Betrag, um
den die Entnahmendie Summedes Gewinnsund der
Einlagen des Wirtschaftsjahres übersteigen. ®Dienicht
abziehbaren Schuldzinsen werden typisiert mit 6 Pro-
zent der Überentnahme des Wirtschaftsjahres zuzüg-
lich der Überentnahmen vorangegangener Wirtschafts-
jahre und abzüglich der Beträge, um die in den voran-
gegangenen Wirtschaftsjahren der Gewinn und die

Einlagen die Entnahmen überstiegen haben (Unterent-
nahmen), ermittelt; bei der Ermittlung der Überent-
nahme ist vom Gewinn ohne Berücksichtigung der
nach Maßgabe dieses Absatzes nicht abziehbaren
Schuldzinsen auszugehen. *Der sich dabei ergebende
Betrag, höchstens jedoch der um 2 050 Euro vermin-
derte Betrag der im Wirtschaftsjahr angefallenen
Schuldzinsen, ist dem Gewinn hinzuzurechnen. °Der
Abzug von Schuldzinsen für Darlehen zur Finanzierung
von Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens bleibt unbe-
rührt. 8Die Sätze 1 bis 5 sind bei Gewinnermittlung
nach $ 4 Absatz 3 sinngemäß anzuwenden; hierzu sind
Entnahmen und Einlagen gesondert aufzuzeichnen.
(5) 'Die folgendenBetriebsausgabendürfendenGe-

winn nicht mindern:
1. Aufwendungen für Geschenke an Personen, die

nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind.
2Satz1 gilt nicht,wenn die Anschaffungs-oder
Herstellungskosten der dem Empfänger im Wirt-
schaftsjahr zugewendeten Gegenstände insge-
samt 35 Euro nicht übersteigen;

2. Aufwendungen für die Bewirtung von Personen
aus geschäftlichem Anlass, soweit sie 70 Prozent
der Aufwendungen übersteigen, die nach der all-
gemeinen Verkehrsauffassung als angemessen
anzusehen und deren Höhe und betriebliche Ver-
anlassung nachgewiesen sind. 2?ZumNachweis
der Höhe und der betrieblichen Veranlassung der
Aufwendungen hat der Steuerpflichtige schriftlich
die folgenden Angaben zu machen: Ort, Tag, Teil-
nehmer und Anlass der Bewirtung sowie Höhe der
Aufwendungen. 3Hat die Bewirtung in einer Gast-
stätte stattgefunden, so genügen Angaben zu
dem Anlass und den Teilnehmern der Bewirtung;
die Rechnung über die Bewirtung ist beizufügen;

3. Aufwendungen für Einrichtungen des Steuer-
pflichtigen, soweit sie der Bewirtung, Beherber-
gung oder Unterhaltung von Personen, die nicht
Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind, dienen
(Gästehäuser)und sich außerhalbdes Orts eines
Betriebs des Steuerpflichtigen befinden;

4. Aufwendungen für Jagd oder Fischerei, für Segel-
jachten oder Motorjachten sowie für ähnliche
Zwecke und für die hiermit zusammenhängenden
Bewirtungen;

5. Mehraufwendungen für die Verpflegung des Steu-
erpflichtigen, soweit in den folgenden Sätzen
nichts anderes bestimmt ist. ?Wird der Steuer-
pflichtige vorübergehend von seiner Wohnung
und dem Mittelpunkt seiner dauerhaft angelegten
betrieblichen Tätigkeit entfernt betrieblich tätig, ist
für jeden Kalendertag, an dem der Steuerpflichtige
wegen dieser vorübergehenden Tätigkeit von sei-
ner Wohnung und seinem Tätigkeitsmittelpunkt
a) 24 Stunden abwesend ist, ein Pauschbetrag

von 24 Euro,
b) weniger als 24 Stunden, aber mindestens

14 Stunden abwesend ist, ein Pauschbetrag
von 12 Euro,

c) weniger als 14 Stunden, aber mindestens
8 Stunden abwesend ist, ein Pauschbetrag
von6 Euro



abzuziehen; eine Tätigkeit, die nach 16 Uhr
begonnen und vor 8 Uhr des nachfolgenden
Kalendertags beendet wird, ohne dass eine Über-
nachtung stattfindet, ist mit der gesamten Abwe-
senheitsdauer dem Kalendertag der überwiegen-
den Abwesenheit zuzurechnen. ®Wirdder Steuer-
pflichtige bei seiner individuellen betrieblichen
Tätigkeit typischerweise nur an ständig wechseln-
den Tätigkeitsstätten oder auf einem Fahrzeug
tätig, gilt Satz 2 entsprechend; dabei ist allein die
Dauer der Abwesenheit von der Wohnung maßge-
bend. “Bei einer Tätigkeit imAusland treten an die
StellederPauschbeträgenachSatz2 länderweise
unterschiedliche Pauschbeträge, die für die Fälle
der Buchstaben a, b und c mit 120, 80 und 40 Pro-
zent der höchsten Auslandstagegelder nach dem
Bundesreisekostengesetz vom Bundesministe-
rum der Finanzen im Einvernehmen mit den
obersten Finanzbehörden der Länder aufgerundet
auf volle Euro festgesetzt werden; dabei bestimmt
sich der Pauschbetrag nach dem Ort, den der
Steuerpflichtigevor 24 Uhr Ortszeit zuletzt er-
reicht, oder, wenn dieser Ort im Inland liegt nach
dem letzten Tätigkeitsort im Ausland. Bei einer
längerfristigen vorübergehenden Tätigkeit an der-
selben Tätigkeitsstätte beschränkt sich der pau-
schale Abzug nach Satz 2 auf die ersten drei Mo-
nate.6DieAbzugsbeschränkungnachSatz 1, die
Pauschbeträge nach den Sätzen 2 und 4 sowie
die Dreimonatsfrist nach Satz 5 gelten auch für
den Abzug von Verpflegungsmehraufwendungen
bei einer aus betrieblichem Anlass begründeten
doppelten Haushaltsführung; dabei ist für jeden
Kalendertag innerhalb der Dreimonatsfrist, an
dem gleichzeitig eine Tätigkeit im Sinne des
Satzes 2 oder 3 ausgeübt wird, nur der jeweils
höchste in Betracht kommende Pauschbetrag ab-
zuziehen und die Dauer einer Tätigkeit im Sinne
des Satzes 2 an dem Beschäftigungsort, der zur
Begründung der doppelten Haushaltsführung ge-
führt hat, auf die Dreimonatsfrist anzurechnen,
wenn sie ihr unmittelbar vorausgegangen ist;
Aufwendungen für die Wege des Steuerpflichtigen
zwischen Wohnung und Betriebsstätte und für Fa-
milienheimfahrten,soweit in den folgenden Sätzen
nichts anderes bestimmt ist. ?Zur Abgeltung die-
ser Aufwendungenist &9 Absatz 1 Satz 3 Num-
mer 4 und 5 Satz 1 bis 6 und Absatz 2 entspre-
chend anzuwenden. SBei der Nutzung eines Kraft-
fahrzeugs dürfen die Aufwendungen in Höhe des
positiven Unterschiedsbetrags zwischen 0,03 Pro-
zent des inländischen Listenpreises im Sinne des
&6Absatz1 Nummer4 Satz2 des Kraftfahrzeugs
im Zeitpunkt der Erstzulassung je Kalendermonat
für jeden Entfernungskilometer und dem sich nach
& 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 oder Absatz 2 er-
gebenden Betrag sowie Aufwendungen für Fami-
lienheimfahrten in Höhe des positiven Unter-
schiedsbetrags zwischen 0,002 Prozent des inlän-
dischenListenpreisesimSinnedes $ 6 Absatz 1
Nummer 4 Satz 2 für jeden Entfernungskilometer
und dem sich nach $ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5
Satz 4 bis 6 oder Absatz 2 ergebenden Betrag den
Gewinn nicht mindern; ermittelt der Steuerpflich-
tige die private Nutzung des Kraftfahrzeugs nach
& 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 1 oder Satz 3, treten

10.

11.
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an die Stelle des mit 0,03 oder 0,002 Prozent des
inländischen Listenpreises ermittelten Betrags für
Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte
und für Familienheimfahrten die auf diese Fahrten
entfallenden tatsächlichen Aufwendungen;
(weggefallen)
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer
sowie die Kosten der Ausstattung. ?Dies gilt nicht,
wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der ge-
samten betrieblichen und beruflichen Betätigung
bildet;
andere als die in den Nummern 1 bis 6 und 6b
bezeichneten Aufwendungen, die die Lebensfüh-
rung des Steuerpflichtigen oder anderer Personen
berühren, soweit sie nach allgemeiner Verkehrs-
auffassung als unangemessen anzusehen sind;
von einemGericht oder einer Behörde im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes oder von Organen
der Europäischen Gemeinschaften festgesetzte
Geldbußen,OrdnungsgelderundVerwarnungsgel-
der. 2Dasselbe gilt für Leistungen zur Erfüllung von
Auflagen oder Weisungen, die in einem berufsge-
richtlichen Verfahren erteilt werden, soweit die
Auflagen oder Weisungen nicht lediglich der Wie-
dergutmachung des durch die Tat verursachten
Schadens dienen. 3Die Rückzahlung von Ausga-
ben imSinneder Sätze 1 und2 darfdenGewinn
nichterhöhen.*DasAbzugsverbotfür Geldbußen
gilt nicht, soweit der wirtschaftliche Vorteil, der
durch den Gesetzesverstoß erlangt wurde, abge-
schöpft worden ist, wenn die Steuern vom Ein-
kommen und Ertrag, die auf den wirtschaftlichen
Vorteil entfallen, nicht abgezogen worden sind;
Satz 3 ist insoweit nicht anzuwenden;
Zinsenauf hinterzogeneSteuernnach$ 235 der
Abgabenordnung;
Ausgleichszahlungen, die in den Fällen der 88 14,
17 und 18 des Körperschaftsteuergesetzes an au-
Benstehende Anteilseigner geleistet werden;
die Zuwendung von Vorteilen sowie damit zusam-
menhängende Aufwendungen, wenn die Zuwen-
dung der Vorteile eine rechtswidrige Handlung
darstellt, die den Tatbestand eines Strafgesetzes
oder eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung
mit einer Geldbuße zulässt. ?2Gerichte,Staatsan-
waltschaften oder Verwaltungsbehörden haben
Tatsachen, die sie dienstlich erfahren und die
denVerdachteinerTat imSinnedes Satzes 1 be-
gründen, der Finanzbehörde für Zwecke des Be-
steuerungsverfahrens und zur Verfolgung von
Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten
mitzuteilen. ®Die Finanzbehörde teilt Tatsachen,
die den Verdachteiner Straftatoder einer Ord-
nungswidrigkeitim Sinne des Satzes 1 begrün-
den, der Staatsanwaltschaft oder der Verwal-
tungsbehörde mit. *Diese unterrichten die Finanz-
behörde von dem Ausgang des Verfahrens und
den zugrundeliegenden Tatsachen;
Aufwendungen, die mit unmittelbaren oder mittel-
baren Zuwendungen von nicht einlagefähigen Vor-
teilen an natürliche oder juristische Personen oder
Personengesellschaften zur Verwendung in Be-
trieben in tatsächlichem oder wirtschaftlichem Zu-
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sammenhang stehen, deren Gewinn nach $ 5a
Absatz 1 ermittelt wird;

12. Zuschläge nach 8 162 Absatz 4 der Abgabenord-
nung.

2Das Abzugsverbot gilt nicht, soweit die in den Num-
mern 2 bis 4 bezeichneten Zwecke Gegenstand einer
mit Gewinnabsicht ausgeübten Betätigung des Steuer-
pflichtigensind. 3812Nummer1 bleibtunberührt.

(5a)(weggefallen)
(5b)DieGewerbesteuerunddie daraufentfallenden

Nebenleistungen sind keine Betriebsausgaben.
(6) Aufwendungen zur Förderung staatspolitischer

Zwecke(810bAbsatz2)sind keineBetriebsausgaben.
(7) "AufwendungenimSinnedes Absatzes5 Satz 1

Nummer 1 bis 4, 6b und 7 sind einzeln und getrennt
von den sonstigen Betriebsausgaben aufzuzeich-
nen. 2Soweit diese Aufwendungen nicht bereits nach
Absatz 5 vom Abzug ausgeschlossen sind, dürfen sie
bei der Gewinnermittlung nur berücksichtigt werden,
wenn sie nach Satz 1 besonders aufgezeichnet sind.

(8) Für Erhaltungsaufwandbei Gebäudenin Sanie-
rungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsberei-
chen sowie bei Baudenkmalen gelten die $8$ 11a
und 11b entsprechend.

& 4a
Gewinnermittlungszeitraum, Wirtschaftsjahr

(1) 'Bei Land- undForstwirtenundbeiGewerbetrei-
benden ist der Gewinn nach dem Wirtschaftsjahr zu
ermitteln. 2Wirtschaftsjahr ist
1. bei Land- und Forstwirten der Zeitraum vom 1. Juli

bis zum 30. Juni. ?Durch Rechtsverordnung kann für
einzelne Gruppen von Land- und Forstwirten ein
anderer Zeitraum bestimmt werden, wenn das aus
wirtschaftlichen Gründen erforderlich ist;

2. bei Gewerbetreibenden, deren Firma im Handels-
register eingetragen ist, der Zeitraum, für den sie
regelmäßigAbschlüsse machen. ?Die Umstellung
des Wirtschaftsjahres auf einen vom Kalenderjahr
abweichenden Zeitraum ist steuerlich nur wirksam,
wenn sie im Einvernehmen mit dem Finanzamt vor-
genommen wird;

3. bei anderen Gewerbetreibenden das Kalender-
jahr. ?Sind sie gleichzeitig buchführende Land- und
Forstwirte, so können sie mit Zustimmung des
Finanzamts den nach Nummer 1maßgebenden Zeit-
raum als Wirtschaftsjahr für den Gewerbebetrieb
bestimmen, wenn sie für den Gewerbebetrieb Bü-
cher führen und für diesen Zeitraum regelmäßig
Abschlüsse machen.
(2) Bei Land- und Forstwirtenund bei Gewerbetrei-

benden, deren Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr ab-
weicht, ist der Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft
oder aus Gewerbebetrieb bei der Ermittlung des Ein-
kommens in folgender Weise zu berücksichtigen:
1. Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn des Wirt-

schaftsjahres auf das Kalenderjahr, in dem das Wirt-
schaftsjahr beginnt, und auf das Kalenderjahr, in
dem das Wirtschaftsjahr endet, entsprechend dem

zeitlichen Anteil aufzuteilen. 2Bei der Aufteilung sind
Veräußerungsgewinneim Sinne des $ 14 auszu-
scheiden und dem Gewinn des Kalenderjahres hin-
zuzurechnen, in dem sie entstanden sind;

2. bei Gewerbetreibendengilt der Gewinn des Wirt-
schaftsjahres als in dem Kalenderjahr bezogen, in
dem das Wirtschaftsjahr endet.

& 4b
Direktversicherung

1Der Versicherungsanspruch aus einer Direktversi-
cherung, die von einem Steuerpflichtigen aus betriebli-
chem Anlass abgeschlossen wird, ist dem Betriebsver-
mögen des Steuerpflichtigen nicht zuzurechnen, soweit
am Schluss des Wirtschaftsjahres hinsichtlich der Leis-
tungen des Versicherers die Person, auf deren Leben
die Lebensversicherung abgeschlossen ist, oder ihre
Hinterbliebenen bezugsberechtigt sind. ?Das gilt auch,
wenn der Steuerpflichtige die Ansprüche aus dem Ver-
sicherungsvertrag abgetreten oder beliehen hat, sofern
er sich der bezugsberechtigten Person gegenüber
schriftlich verpflichtet, sie bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls so zu stellen, als ob die Abtretung oder Be-
leihung nicht erfolgt wäre.

8 Ac
Zuwendungen an Pensionskassen

(1) 'Zuwendungen an eine Pensionskasse dürfen
von dem Unternehmen, das die Zuwendungen leistet
(Trägerunternehmen),als Betriebsausgaben abgezogen
werden, soweit sie auf einer in der Satzung oder im
Geschäftsplan der Kasse festgelegten Verpflichtung
oder auf einer Anordnung der Versicherungsaufsichts-
behörde beruhen oder der Abdeckung von Fehlbeträ-
gen bei der Kasse dienen. 2Soweit die allgemeinen
Versicherungsbedingungen und die fachlichen Ge-
schäftsunterlagenimSinnedes$ 5Absatz3 Nummer2
Halbsatz 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes nicht
zum Geschäftsplan gehören, gelten diese als Teil des
Geschäftsplans.
(2)Zuwendungenim Sinne des Absatzes 1 dürfen

als Betriebsausgaben nicht abgezogen werden, soweit
die Leistungen der Kasse, wenn sie vom Trägerunter-
nehmen unmittelbar erbracht würden, bei diesem nicht
betrieblich veranlasst wären.

&Ad
Zuwendungen an Unterstützungskassen

(1) 'Zuwendungen an eine Unterstützungskasse
dürfen von dem Unternehmen, das die Zuwendungen
leistet (Trägerunternehmen),als Betriebsausgaben ab-
gezogen werden, soweit die Leistungen der Kasse,
wenn sie vom Trägerunternehmen unmittelbar erbracht
würden, bei diesem betrieblich veranlasst wären und
sie die folgenden Beträge nicht übersteigen:
1. bei Unterstützungskassen, die lebenslänglich lau-

fende Leistungen gewähren:
a) das Deckungskapital für die laufenden Leistun-

gen nach der dem Gesetz als Anlage 1 beigefüg-
ten Tabelle. ?2Leistungsempfänger ist jeder ehe-
malige Arbeitnehmer des Trägerunternehmens,
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der von der Unterstützungskasse Leistungen er-
hält; soweit die Kasse Hinterbliebenenversorgung
gewährt, ist Leistungsempfänger der Hinterblie-
bene eines ehemaligen Arbeitnehmers des Trä-
gerunternehmens, der von der Kasse Leistungen
erhält. ®Dem ehemaligen Arbeitnehmer stehen
andere Personen gleich, denen Leistungen der
Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversor-
gung aus Anlass ihrer ehemaligen Tätigkeit für
das Trägerunternehmen zugesagt worden sind;
in jedem Wirtschaftsjahr für jeden Leistungsan-
wärter,

aa) wenn die Kasse nur Invaliditätsversorgung
oder nur Hinterbliebenenversorgung gewährt,
jeweils 6 Prozent,

bb) wenn die Kasse Altersversorgung mit oder
ohne Einschluss von Invaliditätsversorgung
oder Hinterbliebenenversorgung gewährt,
25 Prozent

der jährlichen Versorgungsleistungen, die der
Leistungsanwärter oder, wenn nur Hinterbliebe-
nenversorgung gewährt wird, dessen Hinterblie-
bene nach den Verhältnissen am Schluss des
Wirtschaftsjahres der Zuwendung im letzten Zeit-
punkt der Anwartschaft, spätestens zum Zeit-
punkt des Erreichens der Regelaltersgrenze der
gesetzlichen Rentenversicherung erhalten kön-
nen. 2Leistungsanwärter ist jeder Arbeitnehmer
oder ehemalige Arbeitnehmer des Trägerun-
ternehmens, der von der Unterstützungskasse
schriftlich zugesagte Leistungen erhalten kann
und am Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem
die Zuwendung erfolgt, das 27. Lebensjahr voll-
endet hat; soweit die Kasse nur Hinterbliebenen-
versorgung gewährt, gilt als Leistungsanwärter
jeder Arbeitnehmer oder ehemalige Arbeitnehmer
des Trägerunternehmens, der am Schluss des
Wirtschaftsjahres, in dem die Zuwendung erfolgt,
das 27. Lebensjahr vollendet hat und dessen Hin-
terbliebene die Hinterbliebenenversorgung erhal-
ten können. 3Das Trägerunternehmen kann bei
der BerechnungnachSatz 1 stattdes dortmaß-
gebenden Betrags den Durchschnittsbetrag der
von der Kasse im Wirtschaftsjahr an Leistungs-
empfängerim Sinne des Buchstabensa Satz 2
gewährten Leistungen zugrunde legen. “In die-
sem Fall sind Leistungsanwärter im Sinne des
Satzes 2 nur die Arbeitnehmer oder ehemaligen
Arbeitnehmer des Trägerunternehmens, die am
Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem die Zu-
wendung erfolgt, das 50. Lebensjahr vollendet
haben. °Dem Arbeitnehmer oder ehemaligen Ar-
beitnehmer als Leistungsanwärter stehen andere
Personen gleich, denen schriftlich Leistungen der
Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversor-
gung aus Anlass ihrer Tätigkeit für das Trägerun-
ternehmen zugesagt worden sind;
den Betrag des Beitrages, den die Kasse an einen
Versicherer zahlt, soweit sie sich die Mittel für ihre
Versorgungsleistungen, die der Leistungsanwär-
ter oder Leistungsempfänger nach den Verhält-
nissen am Schluss des Wirtschaftsjahres der
Zuwendung erhalten kann, durch Abschluss einer
Versicherung verschafft. ?Bei Versicherungen für
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einen Leistungsanwärter ist der Abzug des Bei-
trages nur zulässig, wenn der Leistungsanwärter
die in Buchstabe b Satz 2 und 5 genannten Vo-
raussetzungen erfüllt, die Versicherung für die
Dauer bis zu dem Zeitpunkt abgeschlossen ist,
für den erstmals Leistungen der Altersversorgung
vorgesehen sind, mindestens jedoch bis zu dem
Zeitpunkt, an dem der Leistungsanwärter das
55. Lebensjahr vollendet hat, und während dieser
Zeit jährlich Beiträge gezahlt werden, die der
Höhe nach gleich bleiben oder steigen. ®Das
Gleiche gilt für Leistungsanwärter, die das 27. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, für Leistun-
gen der Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversor-
gung, für Leistungen der Altersversorgung unter
der Voraussetzung, dass die Leistungsanwart-
schaft bereits unverfallbar ist. *Ein Abzug ist aus-
geschlossen, wenn die Ansprüche aus der Versi-
cherung der Sicherung eines Darlehens die-
nen. SLiegen die Voraussetzungen der Sätze 1
bis 4 vor, sind die Zuwendungen nach den Buch-
staben a und b in dem Verhältnis zu vermindern,
in dem die Leistungen der Kasse durch die Ver-
sicherung gedeckt sind;

d) den Betrag, den die Kasse einem Leistungsan-
wärterimSinnedes Buchstabensb Satz 2 und5
vor Eintritt des Versorgungsfalls als Abfindung für
künftige Versorgungsleistungen gewährt, den
Übertragungswert nach $ 4 Absatz 5 des Be-
triebsrentengesetzes oder den Betrag, den sie
an einen anderen Versorgungsträger zahlt, der
eine ihr obliegende Versorgungsverpflichtung
übernommen hat.

2Zuwendungen dürfen nicht als Betriebsausgaben
abgezogen werden, wenn das Vermögen der Kasse
ohne Berücksichtigung künftiger Versorgungsleis-
tungen am Schluss des Wirtschaftsjahres das zuläs-
sige Kassenvermögen übersteigt. ®Beider Ermitt-
lung des Vermögens der Kasse ist am Schluss des
Wirtschaftsjahres vorhandener Grundbesitz mit
200 Prozent der Einheitswerte anzusetzen, die zu
dem Feststellungszeitpunkt maßgebend sind, der
dem Schluss des Wirtschaftsjahres folgt; Ansprüche
aus einer Versicherung sind mit dem Wert des
geschäftsplanmäßigen Deckungskapitals zuzüglich
der Guthaben aus Beitragsrückerstattung am
Schluss des Wirtschaftsjahres anzusetzen, und das
übrige Vermögen ist mit dem gemeinen Wert am
Schluss des Wirtschaftsjahres zu bewerten. *Zulässi-
ges Kassenvermögen ist die Summe aus dem
Deckungskapital für alle am Schluss des Wirt-
schaftsjahres laufenden Leistungen nach der dem
Gesetz als Anlage 1 beigefügten Tabelle für Leis-
tungsempfänger im Sinne des Satzes 1 Buchstabe a
und dem Achtfachen der nach Satz 1 Buchstabe b
abzugsfähigen Zuwendungen. Soweit sich die
Kasse die Mittel für ihre Leistungen durch Abschluss
einer Versicherung verschafft, ist, wenn die Voraus-
setzungen für den Abzug des Beitrages nach Satz 1
Buchstabe c erfüllt sind, zulässiges Kassenvermö-
gen der Wert des geschäftsplanmäßigen Deckungs-
kapitals aus der Versicherung am Schluss des Wirt-
schaftsjahres; in diesem Fall ist das zulässige Kas-
senvermögen nach Satz 4 in dem Verhältnis zu ver-
mindern, in dem die Leistungen der Kasse durch die
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Versicherung gedeckt sind. 6Soweit die Berechnung
des Deckungskapitals nicht zum Geschäftsplan ge-
hört, tritt an die Stelle des geschäftsplanmäßigen
Deckungskapitalsder nach$ 176Absatz3 des Ge-
setzes über den Versicherungsvertrag berechnete
Zeitwert, beim zulässigen Kassenvermögen ohne
Berücksichtigung des Guthabens aus Beitragsrück-
erstattung. ”7Gewährteine Unterstützungskasse an-
stelle von lebenslänglich laufenden Leistungen eine
einmalige Kapitalleistung, so gelten 10 Prozent der
Kapitalleistung als Jahresbetrag einer lebenslänglich
laufenden Leistung;

2. bei Kassen, die keine lebenslänglich laufenden Leis-
tungen gewähren, für jedes Wirtschaftsjahr 0,2 Pro-
zent der Lohn- und Gehaltssumme des Trägerunter-
nehmens, mindestens jedoch den Betrag der von
der Kasse in einem Wirtschaftsjahr erbrachten Leis-
tungen, soweit dieser Betrag höher ist als die in den
vorangegangenen fünf Wirtschaftsjahren vorgenom-
menen Zuwendungen abzüglich der in dem gleichen
Zeitraum erbrachten Leistungen. ?2DieseZuwendun-
gen dürfen nicht als Betriebsausgaben abgezogen
werden, wenn das Vermögen der Kasse am Schluss
des Wirtschaftsjahres das zulässige Kassenvermö-
gen übersteigt. 3Als zulässiges Kassenvermögen
kann 1 Prozent der durchschnittlichen Lohn- und
Gehaltssumme der letzten drei Jahre angesetzt wer-
den. *Hat die Kasse bereits 10 Wirtschaftsjahre
bestanden, darf das zulässige Kassenvermögen
zusätzlich die Summe der in den letzten zehn Wirt-
schaftsjahren gewährten Leistungen nicht überstei-
gen. °Für die Bewertung des Vermögens der Kasse
gilt Nummer1 Satz 3 entsprechend.®Beider Be-
rechnung der Lohn- und Gehaltssumme des Träger-
unternehmens sind Löhne und Gehälter von Perso-
nen, die von der Kasse keine nicht lebenslänglich
laufenden Leistungen erhalten können, auszuschei-
den.

?Gewährt eine Kasse lebenslänglich laufende und nicht
lebenslänglich laufende Leistungen, so gilt Satz 1 Num-
mer 1 und 2 nebeneinander. ®Leistetein Trägerunter-
nehmen Zuwendungen an mehrere Unterstützungskas-
sen, so sind diese Kassen bei der Anwendung der
Nummern 1 und 2 als Einheit zu behandeln.
(2) 'Zuwendungenim Sinne des Absatzes 1 sind

von dem Trägerunternehmen in dem Wirtschaftsjahr
als Betriebsausgaben abzuziehen, in dem sie geleistet
werden. ?Zuwendungen, die bis zum Ablauf eines Mo-
nats nach Aufstellung oder Feststellung der Bilanz des
Trägerunternehmens für den Schluss eines Wirtschafts-
jahres geleistet werden, können von dem Trägerunter-
nehmen noch für das abgelaufene Wirtschaftsjahr
durch eine Rückstellung gewinnmindernd berücksich-
tigt werden. SÜbersteigen die in einem Wirtschaftsjahr
geleisteten Zuwendungen die nach Absatz 1 abzugsfä-
higen Beträge, so können die übersteigenden Beträge
im Wege der Rechnungsabgrenzung auf die folgenden
drei Wirtschaftsjahre vorgetragen und im Rahmen der
für diese Wirtschaftsjahre abzugsfähigen Beträge als
Betriebsausgaben behandelt werden. *$ 5 Absatz 1
Satz 2 ist nicht anzuwenden.

(3) 'Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer1
Satz 1 Buchstabe d und Absatz 2 können auf Antrag
die insgesamt erforderlichen Zuwendungen an die Un-
terstützungskasse für den Betrag, den die Kasse an

einen Pensionsfonds zahlt, der eine ihr obliegende
Versorgungsverpflichtung ganz oder teilweise über-
nommen hat, nicht im Wirtschaftsjahr der Zuwendung,
sondern erst in den dem Wirtschaftsjahr der Zuwen-
dung folgenden zehn Wirtschaftsjahren gleichmäßig
verteilt als Betriebsausgaben abgezogen werden. 2Der
Antrag ist unwiderruflich; der jeweilige Rechtsnachfol-
ger ist an den Antrag gebunden.

& 4e
Beiträge an Pensionsfonds

(1) Beiträgean einen Pensionsfondsim Sinne des
& 112 des Versicherungsaufsichtsgesetzes dürfen von
dem Unternehmen, das die Beiträge leistet (Trägerun-
ternehmen), als Betriebsausgaben abgezogen werden,
soweit sie auf einer festgelegten Verpflichtung beruhen
oder der Abdeckung von Fehlbeträgen bei dem Fonds
dienen.

(2) BeiträgeimSinnedes Absatzes1 dürfenals Be-
triebsausgaben nicht abgezogen werden, soweit die
Leistungen des Fonds, wenn sie vom Trägerunterneh-
men unmittelbar erbracht würden, bei diesem nicht
betrieblich veranlasst wären.
(3) 'Der Steuerpflichtigekannauf Antragdie insge-

samt erforderlichen Leistungen an einen Pensionsfonds
zur teilweisen oder vollständigen Übernahme einer be-
stehenden Versorgungsverpflichtung oder Versor-
gungsanwartschaft durch den Pensionsfonds erst in
den dem Wirtschaftsjahr der Übertragung folgenden
zehn Wirtschaftsjahren gleichmäßig verteilt als Be-
triebsausgaben abziehen. 2Der Antrag ist unwiderruf-
lich; der jeweilige Rechtsnachfolger ist an den Antrag
gebunden. ®Isteine Pensionsrückstellung nach & 6a
gewinnerhöhend aufzulösen, ist Satz 1 mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass die Leistungen an den Pensi-
onsfonds im Wirtschaftsjahr der Übertragung in Höhe
der aufgelösten Rückstellung als Betriebsausgaben
abgezogen werden können; der die aufgelöste Rück-
stellung übersteigende Betrag ist in den dem Wirt-
schaftsjahr der Übertragung folgenden zehn Wirt-
schaftsjahren gleichmäßig verteilt als Betriebsausga-
ben abzuziehen. *Satz 3 gilt entsprechend, wenn es
im Zuge der Leistungen des Arbeitgebers an den
Pensionsfonds zu Vermögensübertragungen einer
Unterstützungskasse an den Arbeitgeber kommt.

8 4f
(weggefallen)

$Ag
Bildung eines Ausgleichspostens

bei Entnahme nach $ 4 Absatz 1 Satz 3
(1) Ein unbeschränktSteuerpflichtigerkanninHöhe

des Unterschiedsbetrags zwischen dem Buchwert und
dem nach $ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 1 zweiter Halb-
satz anzusetzenden Wert eines Wirtschaftsguts des
Anlagevermögens auf Antrag einen Ausgleichsposten
bilden, soweit das Wirtschaftsgut infolge seiner Zuord-
nung zu einer Betriebsstätte desselben Steuerpflichti-
gen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union gemäß& 4 Absatz 1 Satz 3 als entnommen
gilt. 2DerAusgleichsposten ist für jedes Wirtschaftsgut
getrennt auszuweisen. ®DasAntragsrecht kann für je-
des Wirtschaftsjahr nur einheitlich für sämtliche Wirt-



schaftsgüter ausgeübt werden. *Der Antrag ist unwi-
derruflich. 3Die Vorschriften des Umwandlungssteuer-
gesetzes bleiben unberührt.

(2) "DerAusgleichspostenist imWirtschaftsjahrder
Bildung und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren zu
jeweils einem Fünftel gewinnerhöhend aufzulösen. 2Er
ist in vollem Umfang gewinnerhöhend aufzulösen,
1. wenn das als entnommen geltende Wirtschaftsgut

aus dem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen
ausscheidet,

2. wenn das als entnommen geltende Wirtschaftsgut
aus der Besteuerungshoheit der Mitgliedstaaten
der Europäischen Union ausscheidet oder

3. wenn die stillen Reserven des als entnommen gel-
tenden Wirtschaftsguts im Ausland aufgedeckt
werden oder in entsprechender Anwendung der
Vorschriften des deutschen Steuerrechts hätten auf-
gedeckt werden müssen.
(3) "Wird die Zuordnungeines Wirtschaftsgutszu

einer anderen Betriebsstätte des Steuerpflichtigen in
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
im Sinne des Absatzes 1 innerhalb der tatsächlichen
Nutzungsdauer, spätestens jedoch vor Ablauf von fünf
Jahren nach Änderung der Zuordnung, aufgehoben, ist
der für dieses Wirtschaftsgut gebildete Ausgleichspos-
ten ohne Auswirkungen auf den Gewinn aufzulösen und
das Wirtschaftsgut mit den fortgeführten Anschaf-
fungskosten, erhöht um zwischenzeitlich gewinnerhö-
hend berücksichtigte Auflösungsbeträge im Sinne der
Absätze 2 und 5 Satz 2 und um den Unterschiedsbe-
trag zwischen dem Rückführungswert und dem Buch-
wert im Zeitpunkt der Rückführung, höchstens jedoch
mit dem gemeinen Wert, anzusetzen. 2Die Aufhebung
der geänderten Zuordnung ist ein Ereignis im Sinne des
& 175 Absatz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung.

(4) 'Die Absätze 1 bis 3 findenentsprechendeAn-
wendung bei der Ermittlung des Überschusses der Be-
triebseinnahmen über die Betriebsausgaben gemäß $ 4
Absatz 3. 2Wirtschaftsgüter, für die ein Ausgleichspos-
ten nach Absatz 1 gebildet worden ist, sind in ein lau-
fend zu führendes Verzeichnis aufzunehmen. °Der
Steuerpflichtige hat darüber hinaus Aufzeichnungen zu
führen, aus denen die Bildung und Auflösung der Aus-
gleichsposten hervorgeht. *Die Aufzeichnungen nach
den Sätzen2 und 3 sind der Steuererklärungbeizufü-
gen.

(5) "DerSteuerpflichtigeist verpflichtet,der zustän-
digen Finanzbehörde die Entnahme oder ein Ereignis
im Sinne des Absatzes 2 unverzüglich anzuzei-
gen. ?Kommt der Steuerpflichtige dieser Anzeigepflicht,
seinen Aufzeichnungspflichten nach Absatz 4 oder sei-
nen sonstigen Mitwirkungspflichten im Sinne des $&90
der Abgabenordnung nicht nach, ist der Ausgleichs-
posten dieses Wirtschaftsguts gewinnerhöhend aufzu-
lösen.

$Ah
Betriebsausgabenabzug

für Zinsaufwendungen (Zinsschranke)
(1) "Zinsaufwendungeneines Betriebssind abzieh-

bar in Höhe des Zinsertrags, darüber hinaus nur bis
zur Höhe von 30 Prozent des um die Zinsaufwendun-
gen und um die nach 8 6 Absatz 2 Satz 1, 8 6 Absatz 2a
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Satz 2 und $ 7 dieses GesetzesabgesetztenBeträge
erhöhten sowie um die Zinserträge verminderten maß-
geblichen Gewinns. ?Zinsaufwendungen, die nicht ab-
gezogen werden dürfen, sind in die folgenden Wirt-
schaftsjahrevorzutragen(Zinsvortrag).$Sie erhöhen
die Zinsaufwendungen dieser Wirtschaftsjahre, nicht
aberdenmaßgeblichenGewinn.

(2) !Absatz1 Satz 1 ist nichtanzuwenden,wenn
a) der Betrag der Zinsaufwendungen, soweit er den

Betrag der Zinserträge übersteigt, weniger als drei
Millionen Euro beträgt,

b) der Betrieb nicht oder nur anteilmäßigzu einem
Konzern gehört oder

c) der Betrieb zu einem Konzern gehört und seine Ei-
genkapitalquote am Schluss des vorangegangenen
Abschlussstichtages gleich hoch oder höher ist als
die des Konzerns (Eigenkapitalvergleich). ?Ein Unter-
schreiten der Eigenkapitalquote des Konzerns bis zu
einem Prozentpunkt ist unschädlich.
3Eigenkapitalquote ist das Verhältnis des Eigenkapi-
tals zur Bilanzsumme; sie bemisst sich nach dem
Konzernabschluss, der den Betrieb umfasst, und ist
für den Betrieb auf der Grundlage des Jahresab-
schlusses oder Einzelabschlusses zu ermit-
teln. *Wahlrechte sind im Konzernabschluss und im
Jahresabschluss oder Einzelabschluss einheitlich
auszuüben; bei gesellschaftsrechtliichen Kündi-
gungsrechten ist insoweit mindestens das Eigenka-
pital anzusetzen, das sich nach den Vorschriften des
Handelsgesetzbuchs ergeben würde. °Bei der Er-
mittlung der Eigenkapitalquote des Betriebs ist das
Eigenkapital um einen im Konzernabschluss enthal-
tenen Firmenwert, soweit er auf den Betrieb entfällt,
und um die Hälfte von Sonderposten mit Rücklagen-
anteil($ 273 des Handelsgesetzbuchs)zu erhöhen
sowie um das Eigenkapital, das keine Stimmrechte
vermittelt - mit Ausnahme von Vorzugsaktien -, die
Anteile an anderen Konzerngesellschaften und um
Einlagen der letzten sechs Monate vor dem maß-
geblichen Abschlussstichtag, soweit ihnen Entnah-
men oder Ausschüttungen innerhalb der ersten
sechs Monate nach dem maßgeblichen Abschluss-
stichtag gegenüberstehen, zu kürzen. Die Bilanz-
summe ist um Kapitalforderungen zu kürzen, die
nicht im Konzernabschluss ausgewiesen sind und
denen Verbindlichkeiten im Sinne des Absatzes 3 in
mindestens gleicher Höhe gegenüberstehen. 7Son-
derbetriebsvermögen ist dem Betrieb der Mitunter-
nehmerschaft zuzuordnen, soweit es im Konzernver-
mögen enthalten ist.
8DiefürdenEigenkapitalvergleichmaßgeblichenAb-
schlüsse sind einheitlich nach den International Fi-
nancial Reporting Standards (IFRS) zu erstel-
len. Hiervon abweichend können Abschlüsse nach
dem Handelsrecht eines Mitgliedstaats der Europäi-
schen Union verwendet werden, wenn kein Konzern-
abschluss nach den IFRS zu erstellen und offen zu
legen ist und für keines der letzten fünf Wirtschafts-
jahre ein Konzernabschluss nach den IFRS erstellt
wurde; nach den Generally Accepted Accounting
Principles der Vereinigten Staaten von Amerika
(US-GAAP) aufzustellendeund offen zu legende
Abschlüsse sind zu verwenden, wenn kein Konzern-
abschluss nach den IFRS oder dem Handelsrecht
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eines Mitgliedstaats der Europäischen Union zu er-
stellen und offen zu legen ist. !0Der Konzernab-
schluss muss den Anforderungen an die handels-
rechtliche Konzernrechnungslegung genügen oder
die Voraussetzungen erfüllen, unter denen ein Ab-
schluss nach den 88 291 und 292 des Handelsge-
setzbuchs befreiendeWirkunghätte. !!Wurde der
Jahresabschluss oder Einzelabschluss nicht nach
denselben Rechnungslegungsstandards wie der
Konzernabschluss aufgestellt, ist die Eigenkapital-
quote des Betriebs in einer Überleitungsrechnung
nach den für den Konzernabschluss geltenden
Rechnungslegungsstandards zu ermitteln. 12Die
Überleitungsrechnung ist einer prüferischen Durch-
sicht zu unterziehen. '3Auf Verlangen der Finanzbe-
hörde ist der Abschluss oder die Überleitungsrech-
nung des Betriebs durch einen Abschlussprüfer zu
prüfen, der die Voraussetzungen des $ 319 des Han-
delsgesetzbuchs erfüllt.
14Istein dem Eigenkapitalvergleich zugrunde geleg-
ter Abschluss unrichtig und führt der zutreffende Ab-
schluss zu einer Erhöhung der nach Absatz 1 nicht
abziehbaren Zinsaufwendungen, ist ein Zuschlag
entsprechend$ 162Absatz4 Satz 1 und2 derAb-
gabenordnung festzusetzen. !°Bemessungsgrund-
lage für den Zuschlag sind die nach Absatz 1 nicht
abziehbarenZinsaufwendungen.'68 162 Absatz 4
Satz 4 bis 6 derAbgabenordnunggiltsinngemäß.

2Ist eine Gesellschaft, bei der der Gesellschafter als
Mitunternehmer anzusehen ist, unmittelbar oder mittel-
bar einer Körperschaft nachgeordnet, gilt für die Gesell-
schaft $ 8a Absatz 2 und 3 des Körperschaftsteuerge-
setzes entsprechend.

(3) 'Maßgeblicher Gewinn ist der nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes mit Ausnahme des Absat-
zes 1 ermittelte steuerpflichtige Gewinn. ?Zinsaufwen-
dungen sind Vergütungen für Fremdkapital, die den
maßgeblichenGewinngeminderthaben.®Zinserträge
sind Erträge aus Kapitalforderungen jeder Art, die den
maßgeblichenGewinnerhöhthaben.*DieAuf- undAb-
zinsung unverzinslicher oder niedrig verzinslicher Ver-
bindlichkeiten oder Kapitalforderungen führen ebenfalls
zu Zinserträgen oder Zinsaufwendungen. 3Ein Betrieb
gehört zu einem Konzern, wenn er nach dem für die
Anwendung des Absatzes 2 Satz 1 Buchstabe c zu-
grunde gelegten Rechnungslegungsstandard mit einem
oder mehreren anderen Betrieben konsolidiert wird
oder werden könnte. ®EinBetrieb gehört für Zwecke
des Absatzes 2 auch zu einem Konzern, wenn seine
Finanz- und Geschäftspolitik mit einem oder mehreren
anderen Betrieben einheitlich bestimmt werden kann.

(4) "DerZinsvortragistgesondertfestzustellen.?Zu-
ständig ist das für die gesonderte Feststellung des Ge-
winns und Verlusts der Gesellschaft zuständige Finanz-
amt, im Übrigen das für die Besteuerung zuständige
Finanzamt.3810dAbsatz4 gilt sinngemäß.“Feststel-
lungsbescheide sind zu erlassen, aufzuheben oder zu
ändern, soweit sich der nach Satz 1 festzustellende
Betrag ändert.
(5) "Bei Aufgabe oder Übertragungdes Betriebs

geht ein nicht verbrauchter Zinsvortrag unter. ?Scheidet
ein Mitunternehmer aus einer Gesellschaft aus, geht
der Zinsvortrag anteilig mit der Quote unter, mit der
der ausgeschiedene Gesellschafter an der Gesellschaft

beteiligt war. 38 8c des Körperschaftsteuergesetzes ist
auf den Zinsvortrag einer Gesellschaft entsprechend
anzuwenden, soweit an dieser unmittelbar oder mittel-
bar eine Körperschaft als Mitunternehmer beteiligt ist.

85
Gewinn bei Kaufleuten und bei

bestimmten anderen Gewerbetreibenden
(1) 'Bei Gewerbetreibenden,die auf Grundgesetzli-

cher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen
und regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder die ohne
eine solche Verpflichtung Bücher führen und regelmä-
Big Abschlüsse machen, ist für den Schluss des Wirt-
schaftsjahres das Betriebsvermögen anzusetzen (& 4
Absatz 1 Satz 1), das nach den handelsrechtlichen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung auszuwei-
sen ist, es sei denn, im Rahmen der Ausübung eines
steuerlichen Wahlrechts wird oder wurde ein anderer
Ansatz gewählt. 2Voraussetzung für die Ausübung
steuerlicher Wahlrechte ist, dass die Wirtschaftsgüter,
die nicht mit dem handelsrechtlich maßgeblichen Wert
in der steuerlichen Gewinnermittlung ausgewiesen wer-
den, in besondere, laufend zu führende Verzeichnisse
aufgenommen werden. ®In den Verzeichnissen sind
der Tag der Anschaffung oder Herstellung, die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten, die Vorschrift des aus-
geübten steuerlichen Wahlrechts und die vorgenomme-
nen Abschreibungen nachzuweisen.
(1a) !Posten der Aktivseitedürfennichtmit Posten

der Passivseite verrechnet werden. ?Die Ergebnisse der
in der handelsrechtlichen Rechnungslegung zur Absi-
cherung finanzwirtschaftlicher Risiken gebildeten Be-
wertungseinheiten sind auch für die steuerliche Ge-
winnermittlung maßgeblich.

(2) Für immaterielleWirtschaftsgüterdes Anlagever-
mögens ist ein Aktivposten nur anzusetzen, wenn sie
entgeltlich erworben wurden.

(2a)FürVerpflichtungen,die nurzu erfüllensind,so-
weit künftig Einnahmen oder Gewinne anfallen, sind
Verbindlichkeiten oder Rückstellungen erst anzusetzen,
wenn die Einnahmen oder Gewinne angefallen sind.

(3) "Rückstellungen wegen Verletzung fremder Pa-
tent-, Urheber- oder ähnlicher Schutzrechte dürfen erst
gebildet werden, wenn
1. der Rechtsinhaber Ansprüche wegen der Rechtsver-

letzung geltend gemacht hat oder
2. mit einer Inanspruchnahme wegen der Rechtsverlet-

zung ernsthaft zu rechnen ist.
?Eine nach Satz 1 Nummer 2 gebildete Rückstellung ist
spätestens in der Bilanz des dritten auf ihre erstmalige
Bildung folgenden Wirtschaftsjahres gewinnerhöhend
aufzulösen, wenn Ansprüche nicht geltend gemacht
worden sind.

(4) RückstellungenfürdieVerpflichtungzu einerZu-
wendung anlässlich eines Dienstjubiläums dürfen nur
gebildet werden, wenn das Dienstverhältnis mindes-
tens zehn Jahre bestanden hat, das Dienstjubiläum
das Bestehen eines Dienstverhältnisses von mindes-
tens 15 Jahren voraussetzt, die Zusage schriftlich er-
teilt ist und soweit der Zuwendungsberechtigte seine
Anwartschaft nach dem 31. Dezember 1992 erwirbt.



(4a) 'Rückstellungen für drohende Verluste aus
schwebenden Geschäften dürfen nicht gebildet wer-
den. ?Das gilt nicht für Ergebnisse nach Absatz 1a
Satz 2.

(4b) "RückstellungenfürAufwendungen,die in künf-
tigen Wirtschaftsjahren als Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten eines Wirtschaftsguts zu aktivieren sind,
dürfen nicht gebildet werden. ?Rückstellungen für die
Verpflichtung zur schadlosen Verwertung radioaktiver
Reststoffe sowie ausgebauter oder abgebauter ra-
dioaktiver Anlagenteile dürfen nicht gebildet werden,
soweit Aufwendungen im Zusammenhang mit der
Bearbeitung oder Verarbeitung von Kernbrennstoffen
stehen, die aus der Aufarbeitung bestrahlter Kern-
brennstoffe gewonnen worden sind und keine radioak-
tiven Abfälle darstellen.

(5) "Als Rechnungsabgrenzungsposten sind nur an-
zusetzen
1. auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschluss-

stichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit
nach diesem Tag darstellen;

2. auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschluss-
stichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit
nach diesem Tag darstellen.

2Auf der Aktivseite sind ferner anzusetzen
1. als Aufwand berücksichtigte Zölle und Verbrauch-

steuern, soweit sie auf am Abschlussstichtag auszu-
weisende Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens
entfallen,

2. als Aufwand berücksichtigte Umsatzsteuer auf am
Abschlussstichtag auszuweisende Anzahlungen.
(6) DieVorschriftenüberdie Entnahmenunddie Ein-

lagen, über die Zulässigkeit der Bilanzänderung, über
die Betriebsausgaben, über die Bewertung und über
die Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringe-
rung sind zu befolgen.

85a
Gewinnermittlung bei

Handelsschiffen im internationalen Verkehr
(1) "Anstelleder Ermittlungdes Gewinnsnach $ 4

Absatz 1 oder $ 5 ist bei einem Gewerbebetrieb mit
Geschäftsleitung im Inland der Gewinn, soweit er auf
den Betrieb von Handelsschiffen im internationalen
Verkehr entfällt, auf unwiderruflichen Antrag des
Steuerpflichtigen nach der in seinem Betrieb geführten
Tonnage zu ermitteln, wenn die Bereederung dieser
Handelsschiffe im Inland durchgeführt wird. 2Der im
Wirtschaftsjahr erzielte Gewinn beträgt pro Tag des Be-
triebs für jedes im internationalen Verkehr betriebene
Handelsschiff für jeweils volle 100 Nettotonnen (Netto-
raumzahl)
0,92 Euro bei einer Tonnage bis zu 1 000 Nettotonnen,

0,69 Euro für die 1 000 Nettotonnen übersteigende
Tonnage bis zu 10 000 Nettotonnen,

0,46 Euro für die 10 000 Nettotonnen übersteigende
Tonnage bis zu 25 000 Nettotonnen,

0,23 Euro für die 25 000 Nettotonnen übersteigende
Tonnage.
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(2) !Handelsschiffewerden im internationalenVer-
kehr betrieben, wenn eigene oder gecharterte Seeschif-
fe, die im Wirtschaftsjahr überwiegend in einem inlän-
dischen Seeschiffsregister eingetragen sind, in diesem
Wirtschaftsjahr überwiegend zur Beförderung von Per-
sonen oder Gütern im Verkehr mit oder zwischen aus-
ländischen Häfen, innerhalb eines ausländischen Ha-
fens oder zwischen einem ausländischen Hafen und
der Hohen See eingesetzt werden. ?2ZumBetrieb von
Handelsschiffen im internationalen Verkehr gehören
auch ihre Vercharterung, wenn sie vom Vercharterer
ausgerüstet worden sind, und die unmittelbar mit ihrem
Einsatz oder ihrer Vercharterung zusammenhängenden
Neben-und Hilfsgeschäfteeinschließlichder Veräuße-
rung der Handelsschiffe und der unmittelbar ihrem Be-
trieb dienenden Wirtschaftsgüter. 3Der Einsatz und die
Vercharterung von gecharterten Handelsschiffen gilt
nur dann als Betrieb von Handelsschiffen im internatio-
nalen Verkehr, wenn gleichzeitig eigene oder ausgerüs-
tete Handelsschiffe im internationalen Verkehr betrie-
benwerden.*Sind gecharterteHandelsschiffenicht in
einem inländischen Seeschiffsregister eingetragen, gilt
Satz 3 unter der weiteren Voraussetzung, dass imWirt-
schaftsjahr die Nettotonnage der gecharterten Han-
delsschiffe das Dreifache der nach den Sätzen 1 und 2
im internationalen Verkehr betriebenen Handelsschiffe
nicht übersteigt; für die Berechnung der Nettotonnage
sind jeweils die Nettotonnen pro Schiff mit der Anzahl
der Betriebstage nach Absatz 1 zu vervielfältigen. Dem
Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr
ist gleichgestellt, wenn Seeschiffe, die im Wirtschafts-
jahr überwiegend in einem inländischen Seeschiffsre-
gister eingetragen sind, in diesem Wirtschaftsjahr über-
wiegend außerhalb der deutschen Hoheitsgewässer
zum Schleppen, Bergen oder zur Aufsuchung von Bo-
denschätzen eingesetzt werden; die Sätze 2 bis 4 sind
sinngemäß anzuwenden.

(3) 'Der Antragauf Anwendungder Gewinnermitt-
lung nach Absatz 1 ist im Wirtschaftsjahr der Anschaf-
fung oder Herstellung des Handelsschiffs (Indienststel-
lung) mit Wirkung ab Beginn dieses Wirtschaftsjahres
zu stellen. ?2VorIndienststellung des Handelsschiffs
durch den Betrieb von Handelsschiffen im internationa-
len Verkehr erwirtschaftete Gewinne sind in diesem Fall
nicht zu besteuern; Verluste sind weder ausgleichsfähig
noch verrechenbar. ®Bereitserlassene Steuerbescheide
sind insoweit zu ändern. *Das gilt auch dann, wenn der
Steuerbescheid unanfechtbar geworden ist; die Fest-
setzungsfrist endet insoweit nicht, bevor die Festset-
zungsfrist für den Veranlagungszeitraum abgelaufen ist,
in dem der Gewinn erstmals nach Absatz 1 ermittelt
wird. ®Wirdder Antrag auf Anwendung der Gewinner-
mittlung nach Absatz 1 nicht nach Satz 1 im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung des Han-
delsschiffs (Indienststellung) gestellt, kann er erstmals
in dem Wirtschaftsjahr gestellt werden, das jeweils
nach Ablauf eines Zeitraumes von zehn Jahren, vom
Beginn des Jahres der Indienststellung gerechnet, en-
det. &Die Sätze 2 bis 4 sind insoweit nicht anwend-
bar. 7DerSteuerpflichtigeist an die Gewinnermittlung
nach Absatz 1 vom Beginn des Wirtschaftsjahres an,
in dem er den Antrag stellt, zehn Jahre gebun-
den. 8Nach Ablauf dieses Zeitraumes kann er den An-
trag mit Wirkung für den Beginn jedes folgenden Wirt-
schaftsjahres bis zum Ende des Jahres unwiderruflich
zurücknehmen. 9An die Gewinnermittlung nach allge-
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meinen Vorschriften ist der Steuerpflichtige ab dem Be-
ginn des Wirtschaftsjahres, in dem er den Antrag zu-
rücknimmt, zehn Jahre gebunden.
(4) 'Zum Schluss des Wirtschaftsjahres,das der

erstmaligen Anwendung des Absatzes 1 vorangeht
(Übergangsjahr),ist für jedes Wirtschaftsgut, das
unmittelbar dem Betrieb von Handelsschiffen im inter-
nationalen Verkehr dient, der Unterschiedsbetrag zwi-
schen Buchwert und Teilwert in ein besonderes Ver-
zeichnis aufzunehmen. ?Der Unterschiedsbetrag ist
gesondertund bei Gesellschaftenim Sinne des $ 15
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 einheitlich festzustel-
len.®DerUnterschiedsbetragnachSatz 1 ist demGe-
winn hinzuzurechnen:
1. in den dem letzten Jahr der Anwendung des Absat-

zes 1 folgenden fünf Wirtschaftsjahren jeweils in
Höhe von mindestens einem Fünftel,

2. in dem Jahr, in dem das Wirtschaftsgut aus dem Be-
triebsvermögen ausscheidet oder in dem es nicht
mehr unmittelbar dem Betrieb von Handelsschiffen
im internationalen Verkehr dient,

3. in dem Jahr des Ausscheidens eines Gesellschafters
hinsichtlich des auf ihn entfallenden Anteils.

“Die Sätze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwenden,
wenn der Steuerpflichtige Wirtschaftsgüter des Be-
triebsvermögens dem Betrieb von Handelsschiffen im
internationalen Verkehr zuführt.
(4a) 'Bei GesellschaftenimSinnedes $ 15Absatz 1

Satz 1 Nummer2 tritt für die Zwecke dieser Vorschrift
an die Stelle des Steuerpflichtigendie Gesell-
schaft. 2Der nach Absatz 1 ermittelte Gewinn ist den
Gesellschaftern entsprechend ihrem Anteil am Gesell-
schaftsvermögen zuzurechnen. ®Vergütungenim Sinne
des & 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 sind
hinzuzurechnen.
(5) 'Gewinne nach Absatz 1 umfassenauch Ein-

künfte nach $ 16. 288 34, 34c Absatz 1 bis 3 und 8 35
sind nicht anzuwenden. ®Rücklagen nach den 88 6b
und 6d sind beim Übergang zur Gewinnermittlung nach
Absatz 1 dem Gewinn im Erstjahr hinzuzurechnen; bis
zum Übergang in Anspruch genommene Investitions-
abzugsbeträgenach$ 7gAbsatz1sindnachMaßgabe
des $ 7g Absatz 3 rückgängig zu machen. *Für die An-
wendung des 8 15a ist der nach $ 4 Absatz 1 oder 85
ermittelte Gewinn zugrunde zu legen.

(6) Inder BilanzzumSchlussdesWirtschaftsjahres,
in dem Absatz 1 letztmalig angewendet wird, ist für je-
des Wirtschaftsgut, das unmittelbar dem Betrieb von
Handelsschiffen im internationalen Verkehr dient, der
Teilwert anzusetzen.

85b
Elektronische Übermittlung von

Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen
(1) !Wird der Gewinnnach & 4 Absatz 1, $ 5 oder

& 5a ermittelt, so ist der Inhalt der Bilanz sowie der
Gewinn- und Verlustrechnung nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung
zu übermitteln. ?Enthält die Bilanz Ansätze oder Beträ-
ge, die den steuerlichen Vorschriften nicht entsprechen,
so sind diese Ansätze oder Beträge durch Zusätze oder
Anmerkungen den steuerlichen Vorschriften anzupas-
sen und nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz

durch Datenfernübertragung zu übermitteln. 3Der Steu-
erpflichtige kann auch eine den steuerlichen Vorschrif-
ten entsprechende Bilanz nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz durch Datenfernübertragung übermit-
teln.*8150Absatz7 derAbgabenordnunggiltentspre-
chend. ®>ImFall der Eröffnung des Betriebs sind die
Sätze 1 bis 4 für den Inhalt der Eröffnungsbilanz ent-
sprechend anzuwenden.

(2) !Auf Antragkanndie FinanzbehördezurVermei-
dung unbilliger Härten auf eine elektronische Übermitt-
lungverzichten.28150Absatz8 derAbgabenordnung
gilt entsprechend.

86
Bewertung

(1) Für die Bewertungder einzelnenWirtschaftsgü-
ter, die nach $ 4 Absatz 1 oder nach 8 5 als Betriebs-
vermögen anzusetzen sind, gilt das Folgende:
1. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der

Abnutzung unterliegen, sind mit den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten oder dem an deren Stelle
tretenden Wert, vermindert um die Absetzungen für
Abnutzung, erhöhte Absetzungen, Sonderab-
schreibungen, Abzüge nach 8 6b und ähnliche Ab-
züge, anzusetzen. ?Ist der Teilwert auf Grund einer
voraussichtlich dauernden Wertminderung niedri-
ger, so kann dieser angesetzt werden. 3Teilwert ist
der Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebs
im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das ein-
zelne Wirtschaftsgut ansetzen würde; dabei ist da-
von auszugehen, dass der Erwerber den Betrieb
fortführt. *Wirtschaftsgüter, die bereits am Schluss
des vorangegangenen Wirtschaftsjahres zum Anla-
gevermögen des Steuerpflichtigen gehört haben,
sind in den folgenden Wirtschaftsjahren gemäß
Satz 1 anzusetzen, es sei denn, der Steuerpflich-
tige weist nach, dass ein niedrigerer Teilwert nach
Satz 2 angesetzt werden kann.

1a. Zu den Herstellungskosten eines Gebäudes gehö-
ren auch Aufwendungen für Instandsetzungs- und
Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb von
drei Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes
durchgeführt werden, wenn die Aufwendungen
ohne die Umsatzsteuer 15 Prozent der Anschaf-
fungskosten des Gebäudes übersteigen (anschaf-
fungsnahe Herstellungskosten). ?2Zudiesen Auf-
wendungen gehören nicht die Aufwendungen für
ErweiterungenimSinnedes&255Absatz2 Satz 1
des Handelsgesetzbuchs sowie Aufwendungen für
Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicherweise an-
fallen.

2. Andere als die in Nummer 1 bezeichneten Wirt-
schaftsgüterdes Betriebs(Grundund Boden, Be-
teiligungen, Umlaufvermögen) sind mit den An-
schaffungs- oder Herstellungskosten oder dem an
deren Stelle tretenden Wert, vermindert um Abzüge
nach 8 6b und ähnliche Abzüge, anzusetzen. ?Ist
derTeilwert(Nummer1Satz 3)aufGrundeinervo-
raussichtliich dauernden Wertminderung niedriger,
so kann dieser angesetzt werden. Nummer 1
Satz 4 giltentsprechend.

2a. Steuerpflichtige,die den Gewinnnach $ 5 ermit-
teln, können für den Wertansatz gleichartiger Wirt-
schaftsgüter des Vorratsvermögens unterstellen,



dass die zuletzt angeschafften oder hergestellten
Wirtschaftsgüter zuerst verbraucht oder veräußert
worden sind, soweit dies den handelsrechtlichen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ent-
spricht.2DerVorratsbestandamSchlussdesWirt-
schaftsjahres, das der erstmaligen Anwendung der
Bewertung nach Satz 1 vorangeht, gilt mit seinem
Bilanzansatz als erster Zugang des neuen Wirt-
schaftsjahres. $Von der Verbrauchs- oder Veräuße-
rungsfolge nach Satz 1 kann in den folgenden Wirt-
schaftsjahren nur mit Zustimmung des Finanzamts
abgewichen werden.
Steuerpflichtige, die in den Anwendungsbereich
des 8 340 des Handelsgesetzbuchs fallen, haben
die zu Handelszwecken erworbenen Finanzinstru-
mente, die nicht in einer Bewertungseinheit im
Sinne des $ 5 Absatz 1a Satz 2 abgebildet werden,
mit dem beizulegenden Zeitwert abzüglich eines
Risikoabschlages($340eAbsatz3 des Handelsge-
setzbuchs)zu bewerten.?Nummer2 Satz 2 ist
nicht anzuwenden.
Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer Anwen-
dung der Vorschriften der Nummer 2 anzusetzen
und mit einem Zinssatz von 5,5 Prozent abzuzin-
sen. 2Ausgenommen von der Abzinsung sind Ver-
bindlichkeiten, deren Laufzeit am Bilanzstichtag
weniger als zwölf Monate beträgt, und Verbindlich-
keiten, die verzinslich sind oder auf einer Anzah-
lung oder Vorausleistung beruhen.
Rückstellungen sind höchstens insbesondere unter
Berücksichtigung folgender Grundsätze anzuset-
zen:
a) bei Rückstellungen für gleichartige Verpflichtun-

gen ist auf der Grundlage der Erfahrungen in der
Vergangenheit aus der Abwicklung solcher
Verpflichtungen die Wahrscheinlichkeit zu be-
rücksichtigen, dass der Steuerpflichtige nur zu
einem Teil der Summe dieser Verpflichtungen in
Anspruch genommen wird;

b) Rückstellungenfür Sachleistungsverpflichtun-
gen sind mit den Einzelkosten und den ange-
messenen Teilen der notwendigen Gemeinkos-
ten zu bewerten;

Q künftige Vorteile, die mit der Erfüllung der Ver-
pflichtung voraussichtlich verbunden sein wer-
den, sind, soweit sie nicht als Forderung zu
aktivieren sind, bei ihrer Bewertung wertmin-
dernd zu berücksichtigen;

& Rückstellungen für Verpflichtungen, für deren
Entstehen im wirtschaftlichen Sinne der lau-
fende Betrieb ursächlich ist, sind zeitanteilig in
gleichen Raten anzusammeln. ?Rückstellungen
für gesetzliche Verpflichtungen zur Rücknahme
und Verwertung von Erzeugnissen, die vor In-
krafttreten entsprechender gesetzlicher Ver-
pflichtungen in Verkehr gebracht worden sind,
sind zeitanteilig in gleichen Raten bis zum Be-
ginn der jeweiligen Erfüllung anzusammeln;
Buchstabe e ist insoweit nicht anzuwen-
den. SRückstellungen für die Verpflichtung, ein
Kernkraftwerk stillzulegen, sind ab dem Zeit-
punkt der erstmaligen Nutzung bis zum Zeit-
punkt, in dem mit der Stilllegung begonnen wer-
den muss, zeitanteilig in gleichen Raten anzu-
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sammeln; steht der Zeitpunkt der Stilllegung
nicht fest, beträgt der Zeitraum für die Ansamm-
lung 25 Jahre;

e) Rückstellungen für Verpflichtungen sind mit ei-
nem Zinssatz von 5,5 Prozent abzuzinsen; Num-
mer3Satz2 istentsprechendanzuwenden.?Für
die Abzinsung von Rückstellungen für Sachleis-
tungsverpflichtungen ist der Zeitraum bis zum
Beginn der Erfüllung maßgebend. ®Fürdie Ab-
zinsung von Rückstellungen für die Verpflich-
tung, ein Kernkraftwerk stillzulegen, ist der sich
aus Buchstabe d Satz 3 ergebende Zeitraum
maßgebend; und

f} bei der Bewertung sind die Wertverhältnisse am
Bilanzstichtag maßgebend; künftige Preis- und
Kostensteigerungen dürfen nicht berücksichtigt
werden.

Entnahmen des Steuerpflichtigen für sich, für sei-
nen Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwe-
cke sind mit dem Teilwert anzusetzen; in den Fällen
des $ 4 Absatz 1 Satz 3 ist die Entnahme mit dem
gemeinen Wert anzusetzen. 2Die private Nutzung
eines Kraftfahrzeugs, das zu mehr als 50 Prozent
betrieblich genutzt wird, ist für jeden Kalendermo-
nat mit 1 Prozent des inländischen Listenpreises im
Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten
für Sonderausstattung einschließlich Umsatzsteuer
anzusetzen. ®Die private Nutzung kann abwei-
chend von Satz 2 mit den auf die Privatfahrten ent-
fallenden Aufwendungen angesetzt werden, wenn
die für das Kraftfahrzeug insgesamt entstehenden
Aufwendungen durch Belege und das Verhältnis
der privaten zu den übrigen Fahrten durch ein ord-
nungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen wer-
den. “Wird ein Wirtschaftsgut unmittelbar nach
seiner Entnahme einer nach 8 5 Absatz 1 Nummer 9
des Körperschaftsteuergesetzes von der Körper-
schaftsteuer befreiten Körperschaft, Personenver-
einigung oder Vermögensmasse oder einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts zur Verwen-
dung für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne des
& 10b Absatz 1 Satz 1 unentgeltlich überlassen,
so kann die Entnahme mit dem Buchwert angesetzt
werden.5Satz 4 gilt nicht für die Entnahmevon
Nutzungen und Leistungen.
Einlagen sind mit dem Teilwert für den Zeitpunkt
der Zuführung anzusetzen; sie sind jedoch höchs-
tens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten anzusetzen, wenn das zugeführte Wirtschafts-
gut
a) innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Zeit-

punkt der Zuführung angeschafft oder herge-
stellt worden ist,

b) ein Anteil an einer Kapitalgesellschaft ist und der
Steuerpflichtigean der Gesellschaftim Sinne
des $ 17 Absatz 1 oder Absatz 6 beteiligt ist;
& 17Absatz2 Satz 5 giltentsprechend,oder

c) ein Wirtschaftsgutim Sinnedes $ 20 Absatz 2
ist.

2Ist die Einlage ein abnutzbares Wirtschaftsgut, so
sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
um Absetzungen für Abnutzung zu kürzen, die auf
den Zeitraum zwischen der Anschaffung oder Her-
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stellung des Wirtschaftsguts und der Einlage ent-
fallen. ®Istdie Einlage ein Wirtschaftsgut, das vor
der Zuführung aus einem Betriebsvermögen des
Steuerpflichtigen entnommen worden ist, so tritt
an die Stelle der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten der Wert, mit dem die Entnahme angesetzt
worden ist, und an die Stelle des Zeitpunkts der
Anschaffung oder Herstellung der Zeitpunkt der
Entnahme.

5a. In den Fällen des 8 4 Absatz 1 Satz 7 zweiter Halb-
satz ist das Wirtschaftsgut mit dem gemeinen Wert
anzusetzen.

6. Bei Eröffnung eines Betriebs ist Nummer 5 entspre-
chend anzuwenden.

7. Bei entgeltlichem Erwerb eines Betriebs sind die
Wirtschaftsgüter mit dem Teilwert, höchstens je-
doch mit den Anschaffungs- oder Herstellungskos-
tenanzusetzen.

(2) 'Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
oder der nach Absatz 1 Nummer 5 bis 6 an deren Stelle
tretende Wert von abnutzbaren beweglichen Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selb-
ständigen Nutzung fähig sind, sind im Wirtschaftsjahr
der Anschaffung, Herstellung oder Einlage des Wirt-
schaftsguts oder der Eröffnung des Betriebs in voller
Höhe als Betriebsausgaben abzusetzen, wenn die An-
schaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um
einendarinenthaltenenVorsteuerbetrag($9bAbsatz1),
oder der nach Absatz 1 Nummer 5 bis 6 an deren Stelle
tretende Wert für das einzelne Wirtschaftsgut 150 Euro
nicht übersteigen. ?Ein Wirtschaftsgut ist einer selb-
ständigen Nutzung nicht fähig, wenn es nach seiner
betrieblichen Zweckbestimmung nur zusammen mit an-
deren Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens genutzt
werden kann und die in den Nutzungszusammenhang
eingefügten Wirtschaftsgüter technisch aufeinander
abgestimmt sind. 3Das gilt auch, wenn das Wirtschafts-
gut aus dem betrieblichen Nutzungszusammenhang
gelöst und in einen anderen betrieblichen Nutzungszu-
sammenhang eingefügt werden kann.

(2a) 'Für abnutzbarebeweglicheWirtschaftsgüter
des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nut-
zung fähig sind, ist im Wirtschaftsjahr der Anschaffung,
Herstellung oder Einlage des Wirtschaftsguts oder der
Eröffnung des Betriebs ein Sammelposten zu bilden,
wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, ver-
mindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag
($ 9b Absatz 1), oder der nach Absatz 1 Nummer5
bis 6 an deren Stelle tretende Wert für das einzelne
Wirtschaftsgut 150 Euro, aber nicht 1 000 Euro über-
steigen. ?Der Sammelposten ist im Wirtschaftsjahr der
Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit
jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufzulö-
sen.3ScheideteinWirtschaftsgutimSinnedesSatzes1
aus dem Betriebsvermögen aus, wird der Sammelpos-
ten nicht vermindert.

(3) "Wirdein Betrieb,ein Teilbetrieboder der Anteil
eines Mitunternehmers an einem Betrieb unentgeltlich
übertragen, so sind bei der Ermittlung des Gewinns des
bisherigen Betriebsinhabers (Mitunternehmers) die
Wirtschaftsgüter mit den Werten anzusetzen, die sich
nach den Vorschriften über die Gewinnermittlung erge-
ben; dies gilt auch bei der unentgeltlichen Aufnahme
einer natürlichen Person in ein bestehendes Einzelun-

ternehmen sowie bei der unentgeltlichen Übertragung
eines Teils eines Mitunternehmeranteils auf eine natür-
liche Person. 2Satz 1 ist auch anzuwenden, wenn der
bisherige Betriebsinhaber (Mitunternehmer)XWirt-
schaftsgüter, die weiterhin zum Betriebsvermögen der-
selben Mitunternehmerschaft gehören, nicht überträgt,
sofern der Rechtsnachfolger den übernommenen Mit-
unternehmeranteil über einen Zeitraum von mindestens
fünf Jahren nichtveräußertoder aufgibt.3DerRechts-
nachfolger ist an die in Satz 1 genannten Werte gebun-
den.

(4)Wird ein einzelnesWirtschaftsgutaußer in den
Fällender Einlage($ 4 Absatz 1 Satz 7) unentgeltlich
in das Betriebsvermögen eines anderen Steuerpflichti-
gen übertragen, gilt sein gemeiner Wert für das aufneh-
mende Betriebsvermögen als Anschaffungskosten.
(5)Wird eineinzelnesWirtschaftsgutvoneinemBe-

triebsvermögen in ein anderes Betriebsvermögen des-
selben Steuerpflichtigen überführt, ist bei der Überfüh-
rung der Wert anzusetzen, der sich nach den Vorschrif-
ten über die Gewinnermittlung ergibt, sofern die Be-
steuerung der stillen Reserven sichergestellt ist. ?Satz 1
gilt auch für die Überführung aus einem eigenen Be-
triebsvermögen des Steuerpflichtigen in dessen Son-
derbetriebsvermögen bei einer Mitunternehmerschaft
und umgekehrt sowie für die Überführung zwischen
verschiedenen Sonderbetriebsvermögen desselben
Steuerpflichtigen bei verschiedenen Mitunternehmer-
schaften. 3Satz 1 gilt entsprechend, soweit ein Wirt-
schaftsgut
1. unentgeltlich oder gegen Gewährung oder Minde-

rung von Gesellschaftsrechten aus einem Betriebs-
vermögen des Mitunternehmers in das Gesamt-
handsvermögen einer Mitunternehmerschaft und
umgekehrt,

2. unentgeltlich oder gegen Gewährung oder Minde-
rung von Gesellschaftsrechten aus dem Sonderbe-
triebsvermögen eines Mitunternehmers in das Ge-
samthandsvermögen derselben Mitunternehmer-
schaft oder einer anderen Mitunternehmerschaft,
an der er beteiligt ist, und umgekehrt oder

3. unentgeltlich zwischen den jeweiligen Sonderbe-
triebsvermögen verschiedener Mitunternehmer der-
selben Mitunternehmerschaft

übertragen wird. *Wird das nach Satz 3 übertragene
Wirtschaftsgut innerhalb einer Sperrfrist veräußert oder
entnommen, ist rückwirkend auf den Zeitpunkt der
Übertragung der Teilwert anzusetzen, es sei denn, die
bis zur Übertragung entstandenen stillen Reserven sind
durch Erstellung einer Ergänzungsbilanz dem übertra-
genden Gesellschafter zugeordnet worden; diese
Sperrfrist endet drei Jahre nach Abgabe der Steuerer-
klärung des Übertragenden für den Veranlagungszeit-
raum, in dem die in Satz 3 bezeichnete Übertragung
erfolgt ist. °Der Teilwert ist auch anzusetzen, soweit in
den Fällen des Satzes 3 der Anteil einer Körperschaft,
Personenvereinigung oder Vermögensmasse an dem
Wirtschaftsgut unmittelbar oder mittelbar begründet
wird oder dieser sich erhöht. 6Soweit innerhalb von sie-
ben Jahren nach der Übertragung des Wirtschaftsguts
nach Satz 3 der Anteil einer Körperschaft, Personenver-
einigung oder Vermögensmasse an dem übertragenen
Wirtschaftsgut aus einem anderen Grund unmittelbar
oder mittelbar begründet wird oder dieser sich erhöht,



ist rückwirkend auf den Zeitpunkt der Übertragung
ebenfalls der Teilwert anzusetzen.

(6) "Wirdein einzelnesWirtschaftsgutimWegedes
Tausches übertragen, bemessen sich die Anschaf-
fungskosten nach dem gemeinen Wert des hingegebe-
nen Wirtschaftsguts. 2Erfolgt die Übertragung im Wege
der verdeckten Einlage, erhöhen sich die Anschaf-
fungskosten der Beteiligung an der Kapitalgesellschaft
um den Teilwert des eingelegten Wirtschaftsguts. 3In
den Fällen des Absatzes 1 Nummer 5 Satz 1 Buch-
stabe a erhöhen sich die Anschaffungskosten im Sinne
des Satzes 2 um den Einlagewert des Wirtschafts-
guts. *Absatz5 bleibtunberührt.

(7) ImFalldes 8 4 Absatz3 sind beiderBemessung
der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverrin-
gerung die sich bei Anwendung der Absätze 3 bis 6
ergebenden Werte als Anschaffungskosten zugrunde
zu legen.

86a
Pensionsrückstellung

(1) Für eine Pensionsverpflichtungdarf eine Rück-
stellung (Pensionsrückstellung) nur gebildet werden,
wenn und soweit
1. der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf

einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat,
2. die Pensionszusage keine Pensionsleistungen in Ab-

hängigkeit von künftigen gewinnabhängigen Bezü-
gen vorsieht und keinen Vorbehalt enthält, dass die
Pensionsanwartschaft oder die Pensionsleistung ge-
mindert oder entzogen werden kann, oder ein sol-
cher Vorbehalt sich nur auf Tatbestände erstreckt,
bei deren Vorliegen nach allgemeinen Rechtsgrund-
sätzen unter Beachtung billigen Ermessens eine
Minderung oder ein Entzug der Pensionsanwart-
schaft oder der Pensionsleistung zulässig ist, und

3. die Pensionszusage schriftlich erteilt ist; die Pensi-
onszusage muss eindeutige Angaben zu Art, Form,
Voraussetzungen und Höhe der in Aussicht gestell-
ten künftigen Leistungen enthalten.
(2) EinePensionsrückstellungdarferstmalsgebildet

werden
1. vor Eintritt des Versorgungsfalls für das Wirtschafts-

jahr, in dem die Pensionszusage erteilt wird, frühes-
tens jedoch für das Wirtschaftsjahr, bis zu dessen
Mitte der Pensionsberechtigte das 27. Lebensjahr
vollendet oder für das Wirtschaftsjahr, in dessen Ver-
lauf die Pensionsanwartschaft gemäß den Vorschrif-
ten des Betriebsrentengesetzes unverfallbar wird,

2. nach Eintritt des Versorgungsfalls für das Wirt-
schaftsjahr, in dem der Versorgungsfall eintritt.
(3) "Eine Pensionsrückstellungdarf höchstensmit

dem Teilwert der Pensionsverpflichtung angesetzt wer-
den. 2Als Teilwert einer Pensionsverpflichtung gilt
1. vor Beendigung des Dienstverhältnisses des Pensi-

onsberechtigten der Barwert der künftigen Pensi-
onsleistungen am Schluss des Wirtschaftsjahres ab-
züglich des sich auf denselben Zeitpunkt ergeben-
den Barwerts betragsmäßig gleich bleibender Jah-
resbeträge, bei einer Entgeltumwandlung im Sinne
von & 1 Absatz 2 des Betriebsrentengesetzes min-
destens jedoch der Barwert der gemäß den Vor-
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schriften des Betriebsrentengesetzes unverfallbaren
künftigen Pensionsleistungen am Schluss des Wirt-
schaftsjahres. ?Die Jahresbeträge sind so zu be-
messen, dass am Beginn des Wirtschaftsjahres, in
dem das Dienstverhältnis begonnen hat, ihr Barwert
gleich dem Barwert der künftigen Pensionsleistun-
gen ist; die künftigen Pensionsleistungen sind dabei
mit dem Betrag anzusetzen, der sich nach den Ver-
hältnissen am Bilanzstichtag ergibt. 3Es sind die
Jahresbeträge zugrunde zu legen, die vom Beginn
des Wirtschaftsjahres, in dem das Dienstverhältnis
begonnen hat, bis zu dem in der Pensionszusage
vorgesehenen Zeitpunkt des Eintritts des Versor-
gungsfalls rechnungsmäßig aufzubringen sind. *Er-
höhungen oder Verminderungen der Pensionsleis-
tungen nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres,
die hinsichtlich des Zeitpunktes ihres Wirksamwer-
dens oder ihres Umfangs ungewiss sind, sind bei
der Berechnung des Barwerts der künftigen Pensi-
onsleistungen und der Jahresbeträge erst zu be-
rücksichtigen, wenn sie eingetreten sind. >Wirddie
Pensionszusage erst nach dem Beginn des Dienst-
verhältnisses erteilt, so ist die Zwischenzeit für die
Berechnung der Jahresbeträge nur insoweit als War-
tezeit zu behandeln, als sie in der Pensionszusage
als solche bestimmt ist. &Hat das Dienstverhältnis
schon vor der Vollendung des 27. Lebensjahres
des Pensionsberechtigten bestanden, so gilt es als
zu Beginn des Wirtschaftsjahres begonnen, bis zu
dessen Mitte der Pensionsberechtigte das 27. Le-
bensjahr vollendet; in diesem Fall gilt für davor lie-
gende Wirtschaftsjahre als Teilwert der Barwert der
gemäß den Vorschriften des Betriebsrentengesetzes
unverfallbaren künftigen Pensionsleistungen am
Schluss des Wirtschaftsjahres;

2. nach Beendigung des Dienstverhältnisses des Pen-
sionsberechtigten unter Aufrechterhaltung seiner
Pensionsanwartschaft oder nach Eintritt des Versor-
gungsfalls der Barwert der künftigen Pensionsleis-
tungen am Schluss des Wirtschaftsjahres; Nummer 1
Satz 4 giltsinngemäß.

3Bei der Berechnung des Teilwerts der Pensionsver-
pflichtung sind ein Rechnungszinsfuß von 6 Prozent
und die anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik anzuwenden.
(4) "Eine Pensionsrückstellungdarf in einemWirt-

schaftsjahr höchstens um den Unterschied zwischen
dem Teilwert der Pensionsverpflichtung am Schluss
des Wirtschaftsjahres und am Schluss des vorange-
gangenen Wirtschaftsjahres erhöht werden. ?Soweit
der Unterschiedsbetrag auf der erstmaligen Anwen-
dung neuer oder geänderter biometrischer Rechnungs-
grundlagen beruht, kann er nur auf mindestens drei
Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt der Pensionsrück-
stellung zugeführt werden; Entsprechendes gilt beim
Wechsel auf andere biometrische Rechnungsgrundla-
gen. ®Indem Wirtschaftsjahr, in dem mit der Bildung
einer Pensionsrückstellung frühestens begonnen wer-
den darf (Erstjahr),darf die Rückstellungbis zur Höhe
des Teilwerts der Pensionsverpflichtung am Schluss
des Wirtschaftsjahres gebildet werden; diese Rückstel-
lung kann auf das Erstjahr und die beiden folgenden
Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt werden. *Erhöht
sich in einem Wirtschaftsjahr gegenüber dem vorange-
gangenen Wirtschaftsjahr der Barwert der künftigen
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Pensionsleistungen um mehr als 25 Prozent, so kann
die für dieses Wirtschaftsjahr zulässige Erhöhung der
Pensionsrückstellung auf dieses Wirtschaftsjahr und
die beiden folgenden Wirtschaftsjahre gleichmäßig ver-
teilt werden. 5Am Schluss des Wirtschaftsjahres, in
dem das Dienstverhältnis des Pensionsberechtigten
unter Aufrechterhaltung seiner Pensionsanwartschaft
endet oder der Versorgungsfall eintritt, darf die Pensi-
onsrückstellung stets bis zur Höhe des Teilwerts der
Pensionsverpflichtung gebildet werden; die für dieses
Wirtschaftsjahr zulässige Erhöhung der Pensionsrück-
stellung kann auf dieses Wirtschaftsjahr und die beiden
folgenden Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt wer-
den. 8Satz2 gilt in den Fällender Sätze 3 bis 5 ent-
sprechend.

(5) DieAbsätze3 und4 geltenentsprechend,wenn
der Pensionsberechtigte zu dem Pensionsverpflichte-
ten in einem anderen Rechtsverhältnis als einem
Dienstverhältnis steht.

$6b
ÜbertragungstillerReservenbei

der VeräußerungbestimmterAnlagegüter
(1) 'Steuerpflichtige,die

Grund und Boden,
Aufwuchs auf Grund und Boden mit dem dazugehöri-
gen Grund und Boden, wenn der Aufwuchs zu einem
land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen ge-
hört,
Gebäude oder Binnenschiffe
veräußern, können im Wirtschaftsjahr der Veräußerung
von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten der in
Satz 2 bezeichneten Wirtschaftsgüter, die im Wirt-
schaftsjahr der Veräußerung oder im vorangegangenen
Wirtschaftsjahr angeschafft oder hergestellt worden
sind, einen Betrag bis zur Höhe des bei der Veräuße-
rung entstandenen Gewinns abziehen. ?2DerAbzug ist
zulässig bei den Anschaffungs- oder Herstellungskos-
tenvon
1. Grund und Boden,

soweitder Gewinnbei der Veräußerungvon Grund
und Boden entstanden ist,

2. Aufwuchs auf Grund und Boden mit dem dazuge-
hörigen Grund und Boden, wenn der Aufwuchs zu
einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebsver-
mögen gehört,
soweitder Gewinnbei der Veräußerungvon Grund
und Boden oder der Veräußerung von Aufwuchs auf
Grund und Boden mit dem dazugehörigenGrund
und Boden entstanden ist,

3. Gebäuden,
soweitder Gewinnbei der Veräußerungvon Grund
und Boden, von Aufwuchs auf Grund und Boden mit
demdazugehörigenGrundund BodenoderGebäu-
den entstanden ist, oder

4. Binnenschiffen,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von Binnen-
schiffen entstanden ist.

Der Anschaffung oder Herstellung von Gebäuden
steht ihre Erweiterung, ihr Ausbau oder ihr Umbau
gleich. *Der Abzug ist in diesem Fall nur von dem Auf-

wand für die Erweiterung, den Ausbau oder den Umbau
derGebäudezulässig.

(2) !GewinnimSinnedes Absatzes1 Satz 1 ist der
Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug der
Veräußerungskosten den Buchwert übersteigt, mit dem
das veräußerte Wirtschaftsgut im Zeitpunkt der Veräu-
Berung anzusetzen gewesen wäre. 2Buchwert ist der
Wert, mit dem ein Wirtschaftsgut nach $&6 anzusetzen
ist.
(3) 'Soweit Steuerpflichtigeden Abzug nach Ab-

satz 1 nicht vorgenommen haben, können sie im Wirt-
schaftsjahr der Veräußerung eine den steuerlichen Ge-
winn mindernde Rücklage bilden. 2Bis zur Höhe dieser
Rücklage können sie von den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten der in Absatz 1 Satz 2 bezeichneten
Wirtschaftsgüter, die in den folgenden vier Wirtschafts-
jahren angeschafft oder hergestellt worden sind, im
Wirtschaftsjahr ihrer Anschaffung oder Herstellung ei-
nen Betrag unter Berücksichtigung der Einschränkun-
gen des Absatzes 1 Satz 2 bis 4 abziehen.®DieFrist
von vier Jahren verlängert sich bei neu hergestellten
Gebäuden auf sechs Jahre, wenn mit ihrer Herstellung
vor dem Schluss des vierten auf die Bildung der Rück-
lage folgenden Wirtschaftsjahres begonnen worden
ist. *Die Rücklage ist in Höhe des abgezogenen Be-
trags gewinnerhöhend aufzulösen. °Ist eine Rücklage
am Schluss des vierten auf ihre Bildung folgenden Wirt-
schaftsjahres noch vorhanden, so ist sie in diesem Zeit-
punkt gewinnerhöhend aufzulösen, soweit nicht ein Ab-
zug von den Herstellungskosten von Gebäuden in Be-
tracht kommt, mit deren Herstellung bis zu diesem Zeit-
punkt begonnen worden ist; ist die Rücklage am
Schluss des sechsten auf ihre Bildung folgenden Wirt-
schaftsjahres noch vorhanden, so ist sie in diesem Zeit-
punkt gewinnerhöhend aufzulösen.
(4) "VoraussetzungfürdieAnwendungderAbsätze1

und 3 ist, dass
1. der Steuerpflichtigeden Gewinnnach&4 Absatz 1

oder 8 5 ermittelt,
2. die veräußerten Wirtschaftsgüter im Zeitpunkt der

Veräußerung mindestens sechs Jahre ununterbro-
chen zum Anlagevermögen einer inländischen Be-
triebsstätte gehört haben,

3. die angeschafften oder hergestellten Wirtschafts-
güter zum Anlagevermögen einer inländischen Be-
triebsstätte gehören,

4. der bei der Veräußerung entstandene Gewinn bei der
Ermittlung des im Inland steuerpflichtigen Gewinns
nicht außer Ansatz bleibt und

5. der Abzug nach Absatz 1 und die Bildung und Auf-
lösung der Rücklage nach Absatz 3 in der Buchfüh-
rung verfolgt werden können.

2Der Abzug nach den Absätzen 1 und 3 ist bei Wirt-
schaftsgütern, die zu einem land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieb gehören oder der selbständigen Arbeit
dienen, nicht zulässig, wenn der Gewinn bei der Veräu-
ßBerungvon Wirtschaftsgütern eines Gewerbebetriebs
entstanden ist.

(5)An die Stelle der Anschaffungs-oder Herstel-
lungskosten im Sinne des Absatzes1 tritt in den Fällen,
in denen das Wirtschaftsgut im Wirtschaftsjahr vor der
Veräußerung angeschafft oder herstellt worden ist, der



Buchwert am Schluss des Wirtschaftsjahres der An-
schaffung oder Herstellung.

(6) 'Ist ein BetragnachAbsatz 1 oder3 abgezogen
worden, so tritt für die Absetzungen für Abnutzung oder
Substanzverringerung oder in den Fällen des $ 6 Ab-
satz 2 und Absatz 2a imWirtschaftsjahr des Abzugs der
verbleibende Betrag an die Stelle der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten. 2In den Fällen des $ 7 Ab-
satz 4 Satz 1 und Absatz 5 sind die um den Abzugs-
betrag nach Absatz 1 oder 3 geminderten Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten maßgebend.

(7)Soweit eine nach Absatz 3 Satz 1 gebildete
Rücklage gewinnerhöhend aufgelöst wird, ohne dass
ein entsprechender Betrag nach Absatz 3 abgezogen
wird, ist der Gewinn des Wirtschaftsjahres, in dem die
Rücklage aufgelöst wird, für jedes volle Wirtschaftsjahr,
in dem die Rücklage bestanden hat, um 6 Prozent des
aufgelösten Rücklagenbetrags zu erhöhen.

(8) 'WerdenWirtschaftsgüterim Sinne des Absat-
zes 1 zum Zweck der Vorbereitung oder Durchführung
von städtebaulichen Sanierungs- oder Entwicklungs-
maßnahmen an einen der in Satz 3 bezeichneten Erwer-
ber übertragen, sind die Absätze 1 bis 7 mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass
1. die Fristen des Absatzes 3 Satz 2, 3 und 5 sich

jeweils um drei Jahre verlängern und
2. an die Stelle der inAbsatz 4 Nummer 2 bezeichneten

Frist von sechs Jahren eine Frist von zwei Jahren
tritt.

2Erwerberim Sinne des Satzes 1 sind Gebietskörper-
schaften, Gemeindeverbände, Verbände im Sinne des
& 166 Absatz 4 des Baugesetzbuchs, Planungsver-
bände nach $&205 des Baugesetzbuchs,Sanierungs-
träger nach $ 157 des Baugesetzbuchs, Entwicklungs-
träger nach 8 167 des Baugesetzbuchs sowie Erwerber,
die städtebauliche Sanierungsmaßnahmen als Eigen-
tümer selbst durchführen (&$147 Absatz 2 und & 148
Absatz 1 Baugesetzbuch).

(9)Absatz 8 ist nur anzuwenden,wenn die nach
Landesrecht zuständige Behörde bescheinigt, dass
die Übertragung der Wirtschaftsgüter zum Zweck der
Vorbereitung oder Durchführung von städtebaulichen
Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen an einen
der in Absatz 8 Satz 2 bezeichneten Erwerber erfolgt
ist.
(10)"Steuerpflichtige,die keine Körperschaften,

Personenvereinigungen oder Vermögensmassen sind,
können Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an
Kapitalgesellschaften bis zu einem Betrag von 500 000
Euro auf die imWirtschaftsjahr der Veräußerung oder in
den folgenden zwei Wirtschaftsjahren angeschafften
Anteile an Kapitalgesellschaften oder angeschafften
oder hergestellten abnutzbaren beweglichen Wirt-
schaftsgüter oder auf die im Wirtschaftsjahr der Veräu-
Berung oder in den folgenden vier Wirtschaftsjahren
angeschafften oder hergestellten Gebäude nach Maß-
gabederSätze2 bis 10übertragen.2Wirdder Gewinn
im Jahr der Veräußerung auf Gebäude oder abnutzbare
bewegliche Wirtschaftsgüter übertragen, so kann ein
Betrag bis zur Höhe des bei der Veräußerung entstan-
denen und nicht nach & 3 Nummer 40 Satz 1 Buch-
stabe a und b in Verbindung mit $ 3c Absatz 2 steuer-
befreiten Betrags von den Anschaffungs- oder Herstel-
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lungskosten für Gebäude oder abnutzbare bewegliche
Wirtschaftsgüter abgezogen werden. ®3Wirdder Gewinn
im Jahr der Veräußerung auf Anteile an Kapitalgesell-
schaften übertragen, mindern sich die Anschaffungs-
kosten der Anteile an Kapitalgesellschaften in Höhe
des Veräußerungsgewinnseinschließlichdes nach&3
Nummer 40 Satz 1 Buchstabe a und b in Verbindung
mit 8 3c Absatz 2 steuerbefreiten Betrags. *Absatz 2,
Absatz 4 Satz 1 Nummer 1, 2, 3, 5 und Satz 2 sowie
Absatz5 sindsinngemäßanzuwenden.Soweit Steuer-
pflichtige den Abzug nach den Sätzen 1 bis 4 nicht vor-
genommen haben, können sie eine Rücklage nach
Maßgabe des Satzes 1 einschließlichdes nach $&3
Nummer 40 Satz 1 Buchstabe a und b in Verbindung
mit & 3c Absatz 2 steuerbefreiten Betrags bilden. $Bei
der Auflösung der Rücklage gelten die Sätze 2 und 3
sinngemäß.”Im Fall des Satzes 2 ist die Rücklagein
gleicherHöhe um den nach $ 3 Nummer40 Satz 1
Buchstabe a und b in Verbindung mit & 3c Absatz 2
steuerbefreiten Betrag aufzulösen. ®Isteine Rücklage
am Schluss des vierten auf ihre Bildung folgenden Wirt-
schaftsjahres noch vorhanden, so ist sie in diesem Zeit-
punkt gewinnerhöhend aufzulösen. 9Soweit der Abzug
nach Satz 6 nicht vorgenommen wurde, ist der Gewinn
des Wirtschaftsjahres, in dem die Rücklage aufgelöst
wird, für jedes volle Wirtschaftsjahr, in dem die Rück-
lage bestanden hat, um 6 Prozent des nicht nach $ 3
Nummer 40 Satz 1 Buchstabe a und b in Verbindung
mit 8 3c Absatz 2 steuerbefreiten aufgelösten Rückla-
genbetrags zu erhöhen. !0Für die zum Gesamthands-
vermögen von Personengesellschaften oder Gemein-
schaften gehörenden Anteile an Kapitalgesellschaften
gelten die Sätze 1 bis 9 nur, soweit an den Personen-
gesellschaften und Gemeinschaften keine Körperschaf-
ten, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen
beteiligt sind.

8 6c

ÜbertragungstillerReserven
bei der Veräußerungbestimmter

Anlagegüter bei der Ermittlung des Gewinns
nach $ 4 Absatz 3 oder nach Durchschnittssätzen

(1) 186bmitAusnahmedes$ 6bAbsatz4 Nummer1
ist entsprechend anzuwenden, wenn der Gewinn nach
& 4 Absatz 3 oder die Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft nach Durchschnittssätzen ermittelt wer-
den. 2Soweitnach$ 6b Absatz3 eineRücklagegebil-
det werden kann, ist ihre Bildung als Betriebsausgabe
(Abzug)und ihreAuflösungals Betriebseinnahme(Zu-
schlag) zu behandeln; der Zeitraum zwischen Abzug
und Zuschlag gilt als Zeitraum, in dem die Rücklage
bestanden hat.

(2) 'Voraussetzungfür die Anwendungdes Absat-
zes 1 ist, dass die Wirtschaftsgüter, bei denen ein Ab-
zug von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten
oder von dem Wert nach $86b Absatz 5 vorgenommen
worden ist, in besondere, laufend zu führende Verzeich-
nisse aufgenommen werden. 2In den Verzeichnissen
sind der Tag der Anschaffung oder Herstellung, die An-
schaffungs- oder Herstellungskosten, der Abzug nach
& 6b Absatz 1 und 3 in Verbindung mit Absatz 1, die
Absetzungen für Abnutzung, die Abschreibungen sowie
die Beträge nachzuweisen, die nach $ 6b Absatz 3 in
Verbindung mit Absatz 1 als Betriebsausgaben (Abzug)
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oder Betriebseinnahmen (Zuschlag) behandelt worden
sind.

8 6d
Euroumrechnungsrücklage

(1) "Ausleihungen,ForderungenundVerbindlichkei-
ten im Sinne des Artikels 43 des Einführungsgesetzes
zum Handelsgesetzbuch, die auf Währungseinheiten
der an der europäischen Währungsunion teilnehmen-
denanderenMitgliedstaatenoderaufdie ECU imSinne
desArtikels2 derVerordnung(EG)Nr.1103/97des Ra-
tes vom17. Juni 1997(ABl. EG Nr. L 162S. 1) lauten,
sind am Schluss des ersten nach dem 31. Dezember
1998 endenden Wirtschaftsjahres mit dem vom Rat
der Europäischen Union gemäß Artikel 1091Absatz 4
Satz 1 des EG-Vertrages unwiderruflich festgelegten
Umrechnungskurs umzurechnen und mit dem sich da-
nach ergebenden Wert anzusetzen. 2Der Gewinn, der
sich aus diesem jeweiligen Ansatz für das einzelne
Wirtschaftsgut ergibt, kann in eine den steuerlichen Ge-
winn mindernde Rücklage eingestellt werden. 3Die
Rücklage ist gewinnerhöhend aufzulösen, soweit das
Wirtschaftsgut, aus dessen Bewertung sich der in die
Rücklage eingestellte Gewinn ergeben hat, aus dem
Betriebsvermögen ausscheidet. *Die Rücklage ist spä-
testens am Schluss des fünften nach dem 31. Dezem-
ber 1998 endenden Wirtschaftsjahres gewinnerhöhend
aufzulösen.

(2) !In die Euroumrechnungsrücklagegemäß Ab-
satz 1 Satz 2 können auch Erträge eingestellt werden,
die sich aus der Aktivierung von Wirtschaftsgütern auf
Grund der unwiderruflichen Festlegung der Umrech-
nungskurse ergeben. ?Absatz 1 Satz 3 gilt entspre-
chend.

(3) Die BildungundAuflösungder jeweiligenRück-
lage müssen in der Buchführung verfolgt werden kön-
nen.
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Absetzung für

Abnutzung oder Substanzverringerung
(1) 'Bei Wirtschaftsgütern,derenVerwendungoder

Nutzung durch den Steuerpflichtigen zur Erzielung von
Einkünften sich erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum
von mehr als einem Jahr erstreckt, ist jeweils für ein
Jahr der Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten abzusetzen, der bei gleichmäßiger Verteilung dieser
Kosten auf die Gesamtdauer der Verwendung oder Nut-
zung auf ein Jahr entfällt (Absetzung für Abnutzung in
gleichen Jahresbeträgen). ?Die Absetzung bemisst sich
hierbei nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer
des Wirtschaftsguts. 3Als betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer des Geschäfts- oder Firmenwerts eines
Gewerbebetriebs oder eines Betriebs der Land- und
Forstwirtschaft gilt ein Zeitraum von 15 Jahren. *lm
Jahr der Anschaffung oder Herstellung des Wirtschafts-
guts vermindert sich für dieses Jahr der Absetzungs-
betrag nach Satz 1 um jeweils ein Zwölftel für jeden
vollen Monat, der dem Monat der Anschaffung oder
Herstellung vorangeht. °Bei Wirtschaftsgütern, die
nach einer Verwendung zur Erzielung von Einkünften
im Sinne des $ 2 Absatz 1 Nummer 4 bis 7 in ein Be-
triebsvermögen eingelegt worden sind, mindern sich
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um die

Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringe-
rung, Sonderabschreibungen oder erhöhte Absetzun-
gen, die bis zum Zeitpunkt der Einlage vorgenommen
worden sind. &Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens, bei denen es wirtschaftlich begrün-
det ist, die Absetzung für Abnutzung nach Maßgabe
der Leistung des Wirtschaftsguts vorzunehmen, kann
der Steuerpflichtige dieses Verfahren statt der Abset-
zung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen anwen-
den, wenn er den auf das einzelne Jahr entfallenden
Umfang der Leistung nachweist. 7Absetzungen für au-
Bergewöhnliche technische oder wirtschaftliche Abnut-
zung sind zulässig; soweit der Grund hierfür in späteren
Wirtschaftsjahren entfällt, ist in den Fällen der Gewinn-
ermittlung nach $ 4 Absatz 1 oder nach 8 5 eine ent-
sprechende Zuschreibung vorzunehmen.

(2) "Bei beweglichenWirtschaftsgüterndes Anlage-
vermögens, die nach dem 31. Dezember 2008 und vor
dem 1. Januar 2011 angeschafft oder hergestellt wor-
den sind, kann der Steuerpflichtige statt der Absetzung
für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen die Abset-
zung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen be-
messen. 2Die Absetzung für Abnutzung in fallenden
Jahresbeträgen kann nach einem unveränderlichen
Prozentsatz vom jeweiligen Buchwert (Restwert) vorge-
nommen werden; der dabei anzuwendende Prozentsatz
darf höchstens das Zweieinhalbfache des bei der Ab-
setzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen in
Betracht kommenden Prozentsatzes betragen und
25 Prozent nicht übersteigen.3Absatz1 Satz 4 und
& 7a Absatz 8 gelten entsprechend. “Bei Wirtschafts-
gütern, bei denen die Absetzung für Abnutzung in fal-
lenden Jahresbeträgen bemessen wird, sind Absetzun-
gen für außergewöhnliche technische oder wirtschaftli-
che Abnutzung nicht zulässig.

(3) 'Der ÜbergangvonderAbsetzungfürAbnutzung
in fallenden Jahresbeträgen zur Absetzung für Abnut-
zung in gleichen Jahresbeträgen ist zulässig. ?In die-
sem Fall bemisst sich die Absetzung für Abnutzung
vom Zeitpunkt des Übergangs an nach dem dann noch
vorhandenen Restwert und der Restnutzungsdauer des
einzelnen Wirtschaftsguts. $Der Übergang von der Ab-
setzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen zur
Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen
ist nicht zulässig.
(4) 'Bei Gebäudensind abweichendvon Absatz 1

als Absetzung für Abnutzung die folgenden Beträge
bis zur vollen Absetzung abzuziehen:
1. bei Gebäuden, soweit sie zu einem Betriebsvermö-

gen gehören und nicht Wohnzwecken dienen und für
die der Bauantrag nach dem 31. März 1985 gestellt
worden ist, jährlich 3 Prozent,

2. bei Gebäuden, soweit sie die Voraussetzungen der
Nummer 1 nicht erfüllen und die
a) nach dem 31. Dezember 1924 fertiggestellt wor-

den sind, jährlich 2 Prozent,
b) vor dem 1. Januar 1925 fertiggestellt worden

sind, jährlich 2,5 Prozent
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten; Absatz 1
Satz 5 gilt entsprechend. ?Beträgt die tatsächliche Nut-
zungsdauer eines Gebäudes in den Fällen des Satzes 1
Nummer 1 weniger als 33 Jahre, in den Fällen des Sat-
zes 1 Nummer 2 Buchstabe a weniger als 50 Jahre, in



den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 Buchstabe b weni-
ger als 40 Jahre, so können anstelle der Absetzungen
nach Satz 1 die der tatsächlichen Nutzungsdauer ent-
sprechenden Absetzungen für Abnutzung vorgenom-
men werden. 3Absatz 1 letzter Satz bleibt unbe-
rührt.*Bei GebäudenimSinneder Nummer2 rechtfer-
tigt die für GebäudeimSinneder Nummer1 geltende
Regelung weder die Anwendung des Absatzes 1 letzter
Satz noch den Ansatz des niedrigerenTeilwerts($ 6
Absatz 1 Nummer1 Satz 2).

(5) "Bei im Inland belegenenGebäuden,die vom
Steuerpflichtigen hergestellt oder bis zum Ende des
Jahres der Fertigstellung angeschafft worden sind,
können abweichend von Absatz 4 als Absetzung für
Abnutzung die folgenden Beträge abgezogen werden:
1. beiGebäudenimSinnedesAbsatzes4 Satz 1 Num-

mer 1, die vom Steuerpflichtigen auf Grund eines vor
dem 1. Januar 1994 gestellten Bauantrags herge-
stellt oder auf Grund eines vor diesem Zeitpunkt
rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen
Vertrags angeschafft worden sind,
- im Jahr der Fertigstellung und
in den folgenden 3 Jahren jeweils 10 Prozent,

- in den darauf folgenden
3 Jahren jeweils 5 Prozent,

- in den darauf folgenden
18 Jahren

2. beiGebäudenimSinnedesAbsatzes4 Satz 1 Num-
mer 2, die vom Steuerpflichtigen auf Grund eines vor
dem 1. Januar 1995 gestellten Bauantrags herge-
stellt oder auf Grund eines vor diesem Zeitpunkt
rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen
Vertrags angeschafft worden sind,

jeweils 2,5 Prozent,

- im Jahr der Fertigstellung
und in den folgenden
7 Jahren jeweils 5 Prozent,

- in den darauf folgenden
6 Jahren jeweils 2,5 Prozent,

- in den darauf folgenden
36 Jahren

3. bei Gebäuden im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Num-
mer 2, soweit sie Wohnzwecken dienen, die vom
Steuerpflichtigen

jeweils 1,25 Prozent,

a) auf Grundeinesnachdem28. Februar1989und
vor dem 1. Januar 1996 gestellten Bauantrags
hergestellt oder nach dem 28. Februar 1989 auf
Grund eines nach dem 28. Februar 1989 und vor
dem 1. Januar 1996 rechtswirksam abgeschlos-
senen obligatorischen Vertrags angeschafft wor-
den sind,
- im Jahr der Fertigstellung und
in den folgenden 3 Jahren jeweils 7 Prozent,

- in den darauf folgenden
6 Jahren jeweils 5 Prozent,

- in den darauf folgenden
6 Jahren jeweils 2 Prozent,

- in den darauf folgenden
24 Jahren jeweils 1,25 Prozent,
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b) auf Grund eines nach dem 31. Dezember1995
und vor dem 1. Januar 2004 gestellten Bauan-
trags hergestellt oder auf Grund eines nach dem
31. Dezember 1995 und vor dem 1. Januar 2004
rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen
Vertrags angeschafft worden sind,
- im Jahr der Fertigstellung und
in den folgenden 7 Jahren jeweils 5 Prozent,

- in den darauf folgenden
6 Jahren jeweils 2,5 Prozent,

- in den darauf folgenden
36 Jahren jeweils 1,25 Prozent,

c) auf Grund eines nach dem 31. Dezember2003
und vor dem 1. Januar 2006 gestellten Bauan-
trags hergestellt oder auf Grund eines nach dem
31. Dezember 2003 und vor dem 1. Januar 2006
rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen
Vertrags angeschafft worden sind,
- im Jahr der Fertigstellung und
in den folgenden 9 Jahren jeweils 4 Prozent,

- in den darauf folgenden
8 Jahren jeweils 2,5 Prozent,

- in den darauf folgenden
32 Jahren jeweils 1,25 Prozent,

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 2Im Fall
der Anschaffung kann Satz 1 nur angewendet werden,
wenn der Hersteller für das veräußerte Gebäude weder
Absetzungen für Abnutzung nach Satz 1 vorgenommen
noch erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibun-
gen in Anspruch genommen hat. Absatz 1 Satz 4 gilt
nicht.
(5a)DieAbsätze4 und5 sindauf Gebäudeteile,die

selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind, so-
wie auf Eigentumswohnungen und auf im Teileigentum
stehende Räume entsprechend anzuwenden.

(6) Bei Bergbauunternehmen,Steinbrüchenundan-
deren Betrieben, die einen Verbrauch der Substanz mit
sich bringen, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden;
dabei sind Absetzungen nach Maßgabe des Substanz-
verzehrs zulässig (Absetzung für Substanzverringe-
rung).

87a
GemeinsameVorschriftenfür

erhöhte Absetzungen und Sonderabschreibungen
(1) !WerdenindemZeitraum,indembeieinemWirt-

schaftsgut erhöhte Absetzungen oder Sonderabschrei-
bungen in Anspruch genommen werden können (Be-
günstigungszeitraum), nachträgliche Herstellungskos-
ten aufgewendet, so bemessen sich vom Jahr der
Entstehung der nachträglichen Herstellungskosten an
bis zum Ende des Begünstigungszeitraums die Abset-
zungen für Abnutzung, erhöhten Absetzungen und
Sonderabschreibungen nach den um die nachträgli-
chen Herstellungskosten erhöhten Anschaffungs- oder
Herstellungskosten. ?Entsprechendes gilt für nachträg-
liche Anschaffungskosten. 3Werden im Begünstigungs-
zeitraum die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
eines Wirtschaftsguts nachträglich gemindert, so be-
messen sich vom Jahr der Minderung an bis zum Ende
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des Begünstigungszeitraums die Absetzungen für Ab-
nutzung, erhöhten Absetzungen und Sonderabschrei-
bungen nach den geminderten Anschaffungs- oder
Herstellungskosten.
(2) !Können bei einemWirtschaftsguterhöhteAb-

setzungen oder Sonderabschreibungen bereits für
Anzahlungen auf Anschaffungskosten oder für Teilher-
stellungskosten in Anspruch genommen werden, so
sind die Vorschriften über erhöhte Absetzungen und
Sonderabschreibungen mit der Maßgabe anzuwenden,
dass an die Stelle der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten die Anzahlungen auf Anschaffungskosten
oder die Teilherstellungskosten und an die Stelle des
Jahres der Anschaffung oder Herstellung das Jahr der
Anzahlung oder Teilherstellung treten. 2?NachAnschaf-
fung oder Herstellung des Wirtschaftsguts sind erhöhte
Absetzungen oder Sonderabschreibungen nur zulässig,
soweit sie nicht bereits für Anzahlungen auf Anschaf-
fungskosten oder für Teilherstellungskosten in An-
spruch genommen worden sind. ®Anzahlungen auf
Anschaffungskosten sind im Zeitpunkt der tatsächli-
chen Zahlung aufgewendet. *Werden Anzahlungen auf
Anschaffungskosten durch Hingabe eines Wechsels
geleistet, so sind sie in dem Zeitpunkt aufgewendet,
in dem dem Lieferanten durch Diskontierung oder
Einlösung des Wechsels das Geld tatsächlich zu-
fließt. ®Entsprechendesgilt, wenn anstellevon Geld
ein Scheck hingegeben wird.

(3) BeiWirtschaftsgütern,bei denenerhöhteAbset-
zungen in Anspruch genommen werden, müssen in
jedem Jahr des Begünstigungszeitraums mindestens
Absetzungen in Höhe der Absetzungen für Abnutzung
nach & 7 Absatz 1 oder 4 berücksichtigt werden.
(4) Bei Wirtschaftsgütern,bei denen Sonderab-

schreibungen in Anspruch genommen werden, sind
die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 Absatz 1
oder 4 vorzunehmen.

(5) Liegenbei einemWirtschaftsgutdie Vorausset-
zungen für die Inanspruchnahme von erhöhten Abset-
zungen oder Sonderabschreibungen auf Grund mehre-
rer Vorschriften vor, so dürfen erhöhte Absetzungen
oder Sonderabschreibungen nur auf Grund einer dieser
Vorschriften in Anspruch genommen werden.

(6) ErhöhteAbsetzungenoder Sonderabschreibun-
gen sind bei der Prüfung, ob die in $ 141 Absatz 1
Nummer 4 und 5 der Abgabenordnung bezeichneten
Buchführungsgrenzen überschritten sind, nicht zu be-
rücksichtigen.
(7) !Ist ein WirtschaftsgutmehrerenBeteiligtenzu-

zurechnen und sind die Voraussetzungen für erhöhte
Absetzungen oder Sonderabschreibungen nur bei ein-
zelnen Beteiligten erfüllt, so dürfen die erhöhten Abset-
zungen und Sonderabschreibungen nur anteilig für
diese Beteiligten vorgenommen werden. 2Die erhöhten
Absetzungen oder Sonderabschreibungen dürfen von
den Beteiligten, bei denen die Voraussetzungen dafür
erfüllt sind, nur einheitlich vorgenommen werden.

(8) "ErhöhteAbsetzungenoderSonderabschreibun-
gen sind bei Wirtschaftsgütern, die zu einem Betriebs-
vermögen gehören, nur zulässig, wenn sie in ein beson-
deres, laufend zu führendes Verzeichnis aufgenommen
werden, das den Tag der Anschaffung oder Herstellung,
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die be-
triebsgewöhnliche Nutzungsdauer und die Höhe der

jährlichen Absetzungen für Abnutzung, erhöhten Abset-
zungen und Sonderabschreibungen enthält. 2Das Ver-
zeichnis braucht nicht geführt zu werden, wenn diese
Angaben aus der Buchführung ersichtlich sind.

(9)Sind für ein WirtschaftsgutSonderabschreibun-
gen vorgenommen worden, so bemessen sich nach
Ablauf des maßgebenden Begünstigungszeitraums die
Absetzungen für Abnutzung bei Gebäuden und bei
Wirtschaftsgüternim Sinne des $ 7 Absatz 5a nach
dem Restwert und dem nach $ 7 Absatz 4 unter Be-
rücksichtigung der Restnutzungsdauer maßgebenden
Prozentsatz, bei anderen Wirtschaftsgütern nach dem
Restwert und der Restnutzungsdauer.

87b
Erhöhte Absetzungen für Einfamilienhäuser,

Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen
(1) 'Bei im Inland belegenen Einfamilienhäusern,

Zweifamilienhäusern und Eigentumswohnungen, die
zu mehr als 66 2/3 Prozent Wohnzwecken dienen und
die vor dem 1. Januar 1987 hergestellt oder ange-
schafft worden sind, kann abweichend von 8 7 Absatz 4
und 5 der Bauherr im Jahr der Fertigstellung und in den
sieben folgenden Jahren jeweils bis zu 5 Prozent der
Herstellungskosten oder ein Erwerber im Jahr der An-
schaffung und in den sieben folgenden Jahren jeweils
bis zu 5 Prozent der Anschaffungskosten abset-
zen. ?Nach Ablauf dieser acht Jahre sind als Absetzung
für Abnutzung bis zur vollen Absetzung jährlich 2,5 Pro-
zent des Restwerts abzuziehen; $ 7 Absatz 4 Satz 2 gilt
entsprechend. 3Übersteigen die Herstellungskosten
oder die Anschaffungskosten bei einem Einfamilien-
haus oder einer Eigentumswohnung 200 000 Deutsche
Mark, bei einem Zweifamilienhaus 250 000 Deutsche
Mark, bei einem Anteil an einem dieser Gebäude oder
einer Eigentumswohnung den entsprechenden Teil von
200 000 Deutsche Mark oder von 250 000 Deutsche
Mark, so ist auf den übersteigenden Teil der Herstel-
lungskosten oder der Anschaffungskosten $&7 Absatz 4
anzuwenden. “Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der
Steuerpflichtige das Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus,
die Eigentumswohnung oder einen Anteil an einem die-
ser Gebäude oder an einer Eigentumswohnung
1. von seinem Ehegatten anschafft und bei den Ehe-

gatten die Voraussetzungen des 8 26 Absatz 1 vor-
liegen;

2. anschafft und im zeitlichen Zusammenhang mit der
Anschaffung an den Veräußerer ein Einfamilienhaus,
Zweifamilienhaus oder eine Eigentumswohnung
oder einen Anteil an einem dieser Gebäude oder an
einer Eigentumswohnung veräußert; das gilt auch,
wenn das veräußerte Gebäude, die veräußerte Ei-
gentumswohnung oder der veräußerte Anteil dem
Ehegatten des Steuerpflichtigen zuzurechnen war
und bei den Ehegatten im Zeitpunkt der Anschaffung
und im Zeitpunkt der Veräußerung die Voraussetzun-
gen des $&26 Absatz 1 vorliegen;

3. nach einer früheren Veräußerung durch ihn wieder
anschafft; das gilt auch, wenn das Gebäude, die Ei-
gentumswohnung oder der Anteil im Zeitpunkt der
früheren Veräußerung dem Ehegatten des Steuer-
pflichtigen zuzurechnen war und bei den Ehegatten
die Voraussetzungen des $ 26 Absatz 1 vorliegen.



(2) "Absatz1 giltentsprechendfür Herstellungskos-
ten, die für Ausbauten und Erweiterungen an einem
Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder an einer Eigen-
tumswohnung aufgewendet worden sind und der Aus-
bau oder die Erweiterung vor dem 1. Januar 1987 fertig
gestellt worden ist, wenn das Einfamilienhaus, Zwei-
familienhaus oder die Eigentumswohnung vor dem
1. Januar 1964 fertig gestellt und nicht nach dem
31. Dezember 1976 angeschafft worden ist. 2Weitere
Voraussetzung ist, dass das Gebäude oder die Eigen-
tumswohnung im Inland belegen ist und die ausgebau-
ten oder neu hergestellten Gebäudeteile zu mehr als
80 Prozent Wohnzwecken dienen. ®Nach Ablauf des
Zeitraums, in dem nach Satz 1 erhöhte Absetzungen
vorgenommen werden können, ist der Restwert den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Gebäudes
oder dem an deren Stelle tretenden Wert hinzuzurech-
nen; die weiteren Absetzungen für Abnutzung sind ein-
heitlich für das gesamte Gebäude nach dem sich hier-
nach ergebenden Betrag und dem für das Gebäude
maßgebenden Prozentsatz zu bemessen.
(3) !Der BauherrkannerhöhteAbsetzungen,die er

im Jahr der Fertigstellung und in den zwei folgenden
Jahren nicht ausgenutzt hat, bis zum Ende des dritten
auf das Jahr der Fertigstellung folgenden Jahres nach-
holen. 2Nachträgliche Herstellungskosten, die bis zum
Ende des dritten auf das Jahr der Fertigstellung folgen-
den Jahres entstehen, können abweichend von & 7a
Absatz 1 vom Jahr ihrer Entstehung an so behandelt
werden, als wären sie bereits im ersten Jahr des Be-
günstigungszeitraums entstanden. ®DieSätze 1 und 2
gelten für den Erwerber eines Einfamilienhauses, eines
Zweifamilienhauses oder einer Eigentumswohnung und
bei Ausbauten und Erweiterungen im Sinne des Absat-
zes 2 entsprechend.

(4) 'Zum GebäudegehörendeGaragensind ohne
Rücksicht auf ihre tatsächliche Nutzung als Wohn-
zwecken dienend zu behandeln, soweit in ihnen nicht
mehr als ein Personenkraftwagen für jede in dem Ge-
bäude befindliche Wohnung untergestellt werden
kann. ?Räume für die Unterstellung weiterer Kraftwa-
gen sind stets als nicht Wohnzwecken dienend zu be-
handeln.
(5) 'Erhöhte Absetzungen nach den Absätzen 1

und 2 kann der Steuerpflichtige nur für ein Einfamilien-
haus oder für ein Zweifamilienhaus oder für eine Ei-
gentumswohnung oder für den Ausbau oder die Er-
weiterung eines Einfamilienhauses, eines Zweifamilien-
hauses oder einer Eigentumswohnung in Anspruch
nehmen. ?Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen
des 8 26 Absatz 1 vorliegen, können erhöhte Absetzun-
gen nach den Absätzen 1 und 2 für insgesamt zwei der
in Satz 1 bezeichneten Gebäude, Eigentumswohnun-
gen, Ausbauten oder Erweiterungen in Anspruch neh-
men. 3Denerhöhten Absetzungen nach den Absätzen 1
und 2 stehen die erhöhten Absetzungen nach & 7b in
der jeweiligen Fassung ab Inkrafttreten des Gesetzes
vom16. Juni 1964(BGBl. | S. 353)undnach$ 15Ab-
satz 1 bis 4 des Berlinförderungsgesetzes in der Fas-
sungdes Gesetzesvom11.Juli 1977(BGBl. | S. 1213)
gleich. “Ist das Einfamilienhaus, das Zweifamilienhaus
oder die Eigentumswohnung(Erstobjekt)dem Steuer-
pflichtigen nicht bis zum Ablauf des Begünstigungs-
zeitraums zuzurechnen, so kann der Steuerpflichtige
abweichend von den Sätzen 1 bis 3 erhöhte Absetzun-
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gen bei einem weiteren Einfamilienhaus, Zweifamilien-
haus oder einer weiteren Eigentumswohnung im Sinne
des Absatzes1 Satz 1 (Folgeobjekt)in Anspruchneh-
men, wenn er das Folgeobjekt innerhalb eines Zeit-
raums von zwei Jahren vor und drei Jahren nach Ablauf
des Veranlagungszeitraums, in dem ihm das Erstobjekt
letztmals zugerechnet worden ist, anschafft oder her-
stellt; Entsprechendes gilt bei einem Ausbau oder einer
Erweiterung eines Einfamilienhauses, Zweifamilienhau-
ses oder einer Eigentumswohnung. °Im Fall des Sat-
zes 4 ist der Begünstigungszeitraum für das Folgeob-
jekt um die Anzahl der Veranlagungszeiträume zu kür-
zen, in denen das Erstobjekt dem Steuerpflichtigen zu-
gerechnet worden ist; hat der Steuerpflichtige das
Folgeobjekt in einem Veranlagungszeitraum, in dem
ihm das Erstobjekt noch zuzurechnen ist, hergestellt
oder angeschafft oder einen Ausbau oder eine Erweite-
rung vorgenommen, so beginnt der Begünstigungszeit-
raum für das Folgeobjekt abweichend von Absatz 1 mit
Ablauf des Veranlagungszeitraums, in dem das Erstob-
jekt dem Steuerpflichtigen letztmals zugerechnet wor-
den ist.

(6) Ist ein Einfamilienhaus,ein Zweifamilienhaus
oder eine Eigentumswohnung mehreren Steuerpflichti-
gen zuzurechnen, so ist Absatz 5 mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass der Anteil des Steuerpflichtigen an ei-
nem dieser Gebäude oder an einer Eigentumswohnung,
einem Einfamilienhaus, einem Zweifamilienhaus oder
einer Eigentumswohnung gleichsteht; Entsprechendes
gilt bei dem Ausbau oder der Erweiterung von Einfami-
lienhäusern, Zweifamilienhäusern oder Eigentumswoh-
nungen, die mehreren Steuerpflichtigen zuzurechnen
sind. 2Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn ein Einfamili-
enhaus, ein Zweifamilienhaus oder eine Eigentumswoh-
nung ausschließlich dem Steuerpflichtigen und seinem
Ehegatten zuzurechnen ist und bei den Ehegatten die
Voraussetzungen des $ 26 Absatz 1 vorliegen.

(7) Der Bauherr von Kaufeigenheimen, Trägerklein-
siedlungen und Kaufeigentumswohnungen kann abwei-
chend von Absatz 5 für alle von ihm vor dem 1. Januar
1987 erstellten Kaufeigenheime, Trägerkleinsiedlungen
und Kaufeigentumswohnungen im Jahr der Fertigstel-
lung und imfolgenden Jahr erhöhte Absetzungen bis zu
jeweils 5 Prozent vornehmen.

(8) Führteinenach$ 7c begünstigteBaumaßnahme
dazu, dass das bisher begünstigte Objekt kein Einfami-
lienhaus, Zweifamilienhaus und keine Eigentumswoh-
nung mehr ist, kann der Steuerpflichtige die erhöhten
Absetzungen nach den Absätzen 1 und 2 bei Vorliegen
der übrigen Voraussetzungen für den restlichen Be-
günstigungszeitraum unter Einbeziehung der Herstel-
lungskostenfür die Baumaßnahmenach $ 7c in An-
spruch nehmen, soweit er diese Herstellungskosten
nicht in die Bemessungsgrundlage nach $ 7c einbezo-
gen hat.

87c

Erhöhte Absetzungen für Baumaßnahmen an
Gebäudenzur Schaffung neuer Mietwohnungen
(1) Bei Wohnungenim Sinne des Absatzes 2, die

durch Baumaßnahmen an Gebäuden im Inland herge-
stellt worden sind, können abweichend von 8 7Absatz 4
und 5 im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden
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vier Jahren Absetzungen jeweils bis zu 20 Prozent der
Bemessungsgrundlage vorgenommen werden.
(2) BegünstigtsindWohnungen,

1. für die der Bauantrag nach dem 2. Oktober 1989
gestellt worden ist oder, falls ein Bauantrag nicht er-
forderlich ist, mit deren Herstellung nach diesem
Zeitpunkt begonnen worden ist,

2. die vor dem 1. Januar 1996 fertiggestellt worden
sind und

3. für die keine Mittel aus Öffentlichen Haushalten un-
mittelbar oder mittelbar gewährt werden.
(3) 'Bemessungsgrundlage sind die Aufwendungen,

die dem Steuerpflichtigendurch die Baumaßnahme
entstanden sind, höchstens jedoch 60 000 Deutsche
Mark je Wohnung. ?Sind durch die Baumaßnahmen
Gebäudeteile hergestellt worden, die selbständige un-
bewegliche Wirtschaftsgüter sind, gilt für die Herstel-
lungskosten, für die keine Absetzungen nach Absatz 1
vorgenommen werden, & 7 Absatz 4; & 7b Absatz 8
bleibt unberührt.
(4) Die erhöhtenAbsetzungenkönnen nur in An-

spruch genommen werden, wenn die Wohnung vom
Zeitpunkt der Fertigstellung bis zum Ende des Begüns-
tigungszeitraums fremden Wohnzwecken dient.

(5) 'Nach Ablaufdes Begünstigungszeitraumsistein
Restwert den Anschaffungs- oder Herstellungskosten
des Gebäudes oder dem an deren Stelle tretenden Wert
hinzuzurechnen; die weiteren Absetzungen für Abnut-
zung sind einheitlich für das gesamte Gebäude nach
dem sich hiernach ergebenden Betrag und dem für
das Gebäude maßgebenden Prozentsatz zu bemes-
sen. 2Satz 1 ist auf Gebäudeteile, die selbständige un-
bewegliche Wirtschaftsgüter sind, und auf Eigentums-
wohnungen entsprechend anzuwenden.

87q
Erhöhte Absetzungen für

Wirtschaftsgüter, die dem Umweltschutz dienen
(1) 'Bei abnutzbarenbeweglichenund unbewegli-

chen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, bei de-
nen die Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen und
die nach dem 31. Dezember 1974 und vor dem 1. Ja-
nuar 1991 angeschafft oder hergestellt worden sind,
können abweichend von $ 7 im Wirtschaftsjahr der
Anschaffung oder Herstellung bis zu 60 Prozent und
in den folgenden Wirtschaftsjahren bis zur vollen Ab-
setzung jeweils bis zu 10 Prozent der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten abgesetzt werden. 2Nicht in
Anspruch genommene erhöhte Absetzungen können
nachgeholt werden. Nachträgliche Anschaffungs-
oder Herstellungskosten, die vor dem 1. Januar 1991
entstanden sind, können abweichend von 8 7a Absatz 1
so behandelt werden, als wären sie im Wirtschaftsjahr
der Anschaffung oder Herstellung entstanden.

(2) DieerhöhtenAbsetzungennachAbsatz1 können
nur in Anspruch genommen werden, wenn
1. die Wirtschaftsgüter in einem im Inland belegenen

Betrieb des Steuerpflichtigen unmittelbar und zu
mehr als 70 Prozent dem Umweltschutz dienen und

2. die von der Landesregierung bestimmte Stelle be-
scheinigt, dass

a) die Wirtschaftsgüter zu dem in Nummer 1 be-
zeichneten Zweck bestimmt und geeignet sind
und

b) die Anschaffung oder Herstellung der Wirt-
schaftsgüter im öffentlichen Interesse erforderlich
ist.

(3) 'DieWirtschaftsgüterdienendemUmweltschutz,
wenn sie dazu verwendet werden,
1. a) den Anfall von Abwasser oder

b) SchädigungendurchAbwasseroder
c) Verunreinigungen der Gewässer durch andere

Stoffe als Abwasser oder
d) Verunreinigungen der Luft oder
e) Lärm oder Erschütterungen
zu verhindern, zu beseitigen oder zu verringern oder

2. Abfälle nach den Grundsätzen des Abfallbeseiti-
gungsgesetzes zu beseitigen.

?Die Anwendung des Satzes 1 ist nicht dadurch ausge-
schlossen, dass die Wirtschaftsgüter zugleich für Zwe-
cke des innerbetrieblichen Umweltschutzes verwendet
werden.

(4) 'Die Absätze1 bis 3 sind auf nachdem31. De-
zember 1974 und vor dem 1. Januar 1991 entstehende
nachträgliche Herstellungskosten bei Wirtschaftsgü-
tern, die dem Umweltschutz dienen und die vor dem
1. Januar 1975 angeschafft oder hergestellt worden
sind, mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden,
dass im Wirtschaftsjahr der Fertigstellung der nach-
träglichen Herstellungsarbeiten erhöhte Absetzungen
bis zur vollen Höhe der nachträglichen Herstellungs-
kosten vorgenommen werden können. 2Das Gleiche
gilt, wenn bei Wirtschaftsgütern, die nicht dem Umweelt-
schutz dienen, nachträgliche Herstellungskosten nach
dem 31. Dezember 1974 und vor dem 1. Januar 1991
dadurch entstehen, dass ausschließlich aus Gründen
des Umweltschutzes Veränderungen vorgenommen
werden.

(5) 'Die erhöhtenAbsetzungennachAbsatz 1 kön-
nen bereits für Anzahlungen auf Anschaffungskosten
und für Teilherstellungskosten in Anspruch genommen
werden.287aAbsatz2 istmitder Maßgabeanzuwen-
den, dass die Summe der erhöhten Absetzungen
60 Prozent der bis zum Ende des jeweiligen Wirt-
schaftsjahres insgesamt aufgewendeten Anzahlungen
oder Teilherstellungskosten nicht übersteigen darf.
3Satz1 gilt in den Fällendes Absatzes4 sinngemäß.
(6)DieerhöhtenAbsetzungennachdenAbsätzen1

bis 5 werden unter der Bedingung gewährt, dass die
Voraussetzung des Absatzes 2 Nummer 1
1. in den Fällen des Absatzes 1 mindestens fünf Jahre

nach der Anschaffung oder Herstellung der Wirt-
schaftsgüter,

2. in den Fällen des Absatzes 4 Satz 1 mindestens fünf
Jahre nach Beendigung der nachträglichen Herstel-
lungsarbeiten

erfüllt wird.
(7) "Steuerpflichtige,die nach dem 31. Dezember

1974 und vor dem 1. Januar 1991 durch Hingabe eines
Zuschusses zur Finanzierung der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten von abnutzbaren Wirtschaftsgütern
im Sinne des Absatzes 2 ein Recht auf Mitbenutzung



dieser Wirtschaftsgüter erwerben, können bei diesem
Recht abweichend von $ 7 erhöhte Absetzungen nach
Maßgabe des Absatzes 1 oder 4 Satz 1 vorneh-
men. 2Die erhöhten Absetzungen können nur in An-
spruch genommen werden, wenn der Empfänger
1. den Zuschuss unverzüglich und unmittelbar zur Fi-

nanzierung der Anschaffung oder Herstellung der
Wirtschaftsgüter oder der nachträglichen Herstel-
lungsarbeiten bei den Wirtschaftsgütern verwendet
und

2. dem Steuerpflichtigen bestätigt, dass die Vorausset-
zung der Nummer 1 vorliegt und dass für die Wirt-
schaftsgüter oder die nachträglichen Herstellungsar-
beiten eine Bescheinigung nach Absatz 2 Nummer 2
erteilt ist.

SAbsatz6 giltsinngemäß.
(8) 'Die erhöhtenAbsetzungennachdenAbsätzen1

bis 7 können nicht für Wirtschaftsgüter in Anspruch ge-
nommen werden, die in Betrieben oder Betriebsstätten
verwendet werden, die in den letzten zwei Jahren vor
dem Beginn des Kalenderjahres, in dem das Wirt-
schaftsgut angeschafft oder hergestellt worden ist, er-
richtet worden sind. 2Die Verlagerung von Betrieben
oder Betriebsstätten gilt nicht als Errichtung im Sinne
des Satzes 1, wenn die in Absatz 2 Nummer 2 bezeich-
nete Behörde bestätigt, dass die Verlagerung im öffent-
lichen Interesse aus Gründen des Umweltschutzes er-
forderlich ist.

8 7e
(weggefallen)

87t
Bewertungsfreiheit für

abnutzbare Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens privater Krankenhäuser

(1)Steuerpflichtige,die im Inlandein privatesKran-
kenhaus betreiben, können unter den Voraussetzungen
des Absatzes 2 bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens, die dem Betrieb dieses Kranken-
hauses dienen, im Jahr der Anschaffung oder Herstel-
lung und in den vier folgenden Jahren Sonderabschrei-
bungen vornehmen, und zwar
1. bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagever-

mögens bis zur Höhe von insgesamt 50 Prozent,
2. bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlage-

vermögens bis zur Höhe von insgesamt 30 Prozent
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

(2) DieAbschreibungennachAbsatz1 könnennurin
Anspruch genommen werden, wenn bei dem privaten
Krankenhaus im Jahr der Anschaffung oder Herstellung
der Wirtschaftsgüter und im Jahr der Inanspruchnahme
der Abschreibungen die in 8 67 Absatz 1 oder 2 der
Abgabenordnung bezeichneten Voraussetzungen erfüllt
sind.

(3) DieAbschreibungennachAbsatz 1 könnenbe-
reits für Anzahlungen auf Anschaffungskosten und für
Teilherstellungskosten in Anspruch genommen werden.

(4) "DieAbschreibungennachdenAbsätzen1 und3
können nur für Wirtschaftsgüter in Anspruch genom-
men werden, die der Steuerpflichtige vor dem 1. Januar
1996 bestellt oder herzustellen begonnen hat. 2Als Be-
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ginn der Herstellung gilt bei Baumaßnahmen, für die
eine Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt,
in dem der Bauantrag gestellt worden ist.

87g
Investitionsabzugsbeträge

und Sonderabschreibungenzur
Förderung kleiner und mittlerer Betriebe

(1) 'Steuerpflichtigekönnen für die künftigeAn-
schaffung oder Herstellung eines abnutzbaren beweg-
lichen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens bis zu
40 Prozent der voraussichtliichen Anschaffungs- oder
Herstellungskosten gewinnmindernd abziehen (Inves-
titionsabzugsbetrag). ?Der Investitionsabzugsbetrag
kann nur in Anspruch genommen werden, wenn
1. der Betrieb am Schluss des Wirtschaftsjahres, in

dem der Abzug vorgenommen wird, die folgenden
Größenmerkmale nicht überschreitet:
a) beiGewerbebetriebenoderderselbständigenAr-

beit dienenden Betrieben, die ihren Gewinn nach
& 4 Absatz 1 oder 8 5 ermitteln, ein Betriebsver-
mögen von 235 000 Euro;

b) bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft einen
Wirtschaftswert oder einen Ersatzwirtschaftswert
von 125 000 Euro oder

c) bei Betrieben im Sinne der Buchstaben a und b,
die ihren Gewinn nach & 4 Absatz 3 ermitteln,
ohne Berücksichtigung des Investitionsabzugs-
betrags einen Gewinn von 100 000 Euro;

2. der Steuerpflichtige beabsichtigt, das begünstigte
Wirtschaftsgut voraussichtlich
a) in den dem Wirtschaftsjahr des Abzugs folgenden

drei Wirtschaftsjahren anzuschaffen oder herzu-
stellen;

b) mindestens bis zum Ende des dem Wirtschafts-
jahr der Anschaffung oder Herstellung folgenden
Wirtschaftsjahres in einer inländischen Betriebs-
stätte des Betriebs ausschließlich oder fast aus-
schließlich betrieblich zu nutzen und

3. der Steuerpflichtige das begünstigte Wirtschaftsgut
in den beim Finanzamt einzureichenden Unterlagen
seiner Funktion nach benennt und die Höhe der
voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten angibt.

SAbzugsbeträge können auch dann in Anspruch ge-
nommen werden, wenn dadurch ein Verlust entsteht
oder sich erhöht. *Die Summe der Beträge, die im
Wirtschaftsjahr des Abzugs und in den drei vorange-
gangenen Wirtschaftsjahren nach Satz 1 insgesamt ab-
gezogen und nicht nach Absatz 2 hinzugerechnet oder
nach Absatz 3 oder 4 rückgängig gemacht wurden, darf
je Betrieb 200 000 Euro nicht übersteigen.

(2) '!ImWirtschaftsjahrder Anschaffungoder Her-
stellung des begünstigten Wirtschaftsguts ist der für
dieses Wirtschaftsgut in Anspruch genommene Inves-
titionsabzugsbetrag in Höhe von 40 Prozent der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten gewinnerhöhend
hinzuzurechnen; die Hinzurechnung darf den nach Ab-
satz 1 abgezogenen Betrag nicht übersteigen. 2Die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Wirt-
schaftsguts können in dem in Satz 1 genannten Wirt-
schaftsjahr um bis zu 40 Prozent, höchstens jedoch um
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die Hinzurechnung nach Satz 1, gewinnmindernd he-
rabgesetzt werden; die Bemessungsgrundlage für die
Absetzungen für Abnutzung, erhöhten Absetzungen
und Sonderabschreibungen sowie die Anschaffungs-
oder Herstellungskostenim Sinne von & 6 Absatz 2
und 2a verringern sich entsprechend.
(3) Soweit der Investitionsabzugsbetragnicht bis

zum Ende des dritten auf das Wirtschaftsjahr des
Abzugs folgenden Wirtschaftsjahres nach Absatz 2 hin-
zugerechnet wurde, ist der Abzug nach Absatz 1 rück-
gängigzumachen.2WurdederGewinndesmaßgeben-
den Wirtschaftsjahres bereits einer Steuerfestsetzung
oder einer gesonderten Feststellung zugrunde gelegt,
ist der entsprechende Steuer- oder Feststellungsbe-
scheid insoweit zu ändern. ®Dasgilt auch dann, wenn
der Steuer- oder Feststellungsbescheid bestandskräftig
geworden ist; die Festsetzungsfrist endet insoweit
nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den Veranla-
gungszeitraum abgelaufen ist, in dem das dritte auf
das Wirtschaftsjahr des Abzugs folgende Wirtschafts-
jahr endet.

(4) "Wird in den Fällen des Absatzes 2 das Wirt-
schaftsgut nicht bis zum Ende des dem Wirtschaftsjahr
der Anschaffung oder Herstellung folgenden Wirt-
schaftsjahres in einer inländischen Betriebsstätte des
Betriebs ausschließlichoder fast ausschließlichbe-
trieblich genutzt, sind der Abzug nach Absatz 1 sowie
die Herabsetzung der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, die Verringerung der Bemessungsgrund-
lage und die Hinzurechnung nach Absatz 2 rückgängig
zu machen. ?Wurden die Gewinne der maßgebenden
Wirtschaftsjahre bereits Steuerfestsetzungen oder ge-
sonderten Feststellungen zugrunde gelegt, sind die
entsprechenden Steuer- oder Feststellungsbescheide
insoweit zu ändern. 3Das gilt auch dann, wenn die
Steuer- oder Feststellungsbescheide bestandskräftig
geworden sind; die Festsetzungsfristen enden insoweit
nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den Veranla-
gungszeitraum abgelaufen ist, in dem die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe b
erstmals nicht mehr vorliegen. *8$233a Absatz 2a der
Abgabenordnung ist nicht anzuwenden.

(5) Bei abnutzbarenbeweglichenWirtschaftsgütern
des Anlagevermögens können unter den Voraussetzun-
gen des Absatzes 6 im Jahr der Anschaffung oder Her-
stellung und in den vier folgenden Jahren neben den
Absetzungen für Abnutzung nach $&7 Absatz 1 oder
Absatz 2 Sonderabschreibungen bis zu insgesamt
20 Prozent der Anschaffungs- oder Herstellungskosten
in Anspruch genommen werden.
(6) Die Sonderabschreibungennach Absatz 5 kön-

nen nur in Anspruch genommen werden, wenn
1. der Betrieb zum Schluss des Wirtschaftsjahres, das

der Anschaffung oder Herstellung vorangeht, die
Größenmerkmale des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1
nicht überschreitet, und

2. das Wirtschaftsgut im Jahr der Anschaffung oder
Herstellung und im darauf folgenden Wirtschaftsjahr
in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs des
Steuerpflichtigenausschließlich oder fast aus-
schließlich betrieblich genutzt wird; Absatz 4 gilt
entsprechend.
(7) Bei PersonengesellschaftenundGemeinschaften

sind die Absätze 1 bis 6 mit der Maßgabe anzuwenden,

dass an die Stelle des Steuerpflichtigendie Gesell-
schaft oder die Gemeinschaft tritt.

87h
Erhöhte Absetzungen bei

Gebäuden in Sanierungsgebieten
und städtebaulichen Entwicklungsbereichen

(1) 'Bei einemim InlandbelegenenGebäudein ei-
nem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet oder
städtebaulichen Entwicklungsbereich kann der Steuer-
pflichtige abweichend von $ 7 Absatz 4 und 5 im Jahr
der Herstellung und in den folgenden sieben Jahren je-
weils bis zu 9 Prozent und in den folgenden vier Jahren
jeweils bis zu 7 Prozent der Herstellungskosten für
Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im
Sinnedes$ 177desBaugesetzbuchsabsetzen.?2Satz1
ist entsprechend anzuwenden auf Herstellungskosten
für Maßnahmen, die der Erhaltung, Erneuerung und
funktionsgerechten Verwendung eines Gebäudes im
Sinne des Satzes 1 dienen, das wegen seiner ge-
schichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen
Bedeutung erhalten bleiben soll, und zu deren Durch-
führung sich der Eigentümer neben bestimmten Moder-
nisierungsmaßnahmen gegenüber der Gemeinde ver-
pflichtethat. 3DerSteuerpflichtigekann die erhöhten
Absetzungen im Jahr des Abschlusses der Maßnahme
und in den folgenden elf Jahren auch für Anschaffungs-
kosten in Anspruch nehmen, die auf Maßnahmen im
Sinne der Sätze 1 und 2 entfallen, soweit diese nach
dem rechtswirksamen Abschluss eines obligatorischen
Erwerbsvertrags oder eines gleichstehenden Rechts-
akts durchgeführt worden sind. *Die erhöhten Abset-
zungen können nur in Anspruch genommen werden,
soweit die Herstellungs- oder Anschaffungskosten
durch Zuschüsse aus Sanierungs- oder Entwicklungs-
förderungsmitteln nicht gedeckt sind. Nach Ablauf des
Begünstigungszeitraums ist ein Restwert den Herstel-
lungs- oder Anschaffungskosten des Gebäudes oder
dem an deren Stelle tretenden Wert hinzuzurechnen;
die weiteren Absetzungen für Abnutzung sind einheit-
lich für das gesamte Gebäude nach dem sich hiernach
ergebenden Betrag und dem für das Gebäude maßge-
benden Prozentsatz zu bemessen.
(2) 'Der Steuerpflichtigekann die erhöhtenAbset-

zungen nur in Anspruch nehmen, wenn er durch eine
Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde die
Voraussetzungen des Absatzes 1 für das Gebäude und
die Maßnahmennachweist.2SindihmZuschüsseaus
Sanierungs- oder Entwicklungsförderungsmitteln ge-
währt worden, so hat die Bescheinigung auch deren
Höhe zu enthalten; werden ihm solche Zuschüsse nach
Ausstellung der Bescheinigung gewährt, so ist diese
entsprechend zu ändern.

(3) DieAbsätze 1 und 2 sind auf Gebäudeteile,die
selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind, so-
wie auf Eigentumswohnungen und auf im Teileigentum
stehende Räume entsprechend anzuwenden.

g7i
Erhöhte Absetzungen bei Baudenkmalen

(1) 'Bei einem im InlandbelegenenGebäude,das
nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften ein
Baudenkmal ist, kann der Steuerpflichtige abweichend
von & 7 Absatz 4 und 5 im Jahr der Herstellung und in



den folgenden sieben Jahren jeweils bis zu 9 Prozent
und in den folgenden vier Jahren jeweils bis zu 7 Pro-
zent der Herstellungskosten für Baumaßnahmen, die
nach Art und Umfang zur Erhaltung des Gebäudes als
Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung erfor-
derlich sind, absetzen. ?Eine sinnvolle Nutzung ist nur
anzunehmen, wenn das Gebäude in der Weise genutzt
wird, dass die Erhaltung der schützenswerten Substanz
des Gebäudesaufdie Dauergewährleistetist. $Beiei-
nem im Inland belegenen Gebäudeteil, das nach den
jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften ein Baudenk-
mal ist, sind die Sätze 1 und 2 entsprechend anzuwen-
den. *Bei einem im Inland belegenen Gebäude oder
Gebäudeteil, das für sich allein nicht die Voraussetzun-
gen für ein Baudenkmal erfüllt, aber Teil einer Gebäu-
degruppe oder Gesamtanlage ist, die nach den jewei-
ligen landesrechtlichen Vorschriften als Einheit ge-
schützt ist, kann der Steuerpflichtige die erhöhten
Absetzungen von den Herstellungskosten für Baumaß-
nahmen vornehmen, die nach Art und Umfang zur
Erhaltung des schützenswerten äußeren Erscheinungs-
bildes der Gebäudegruppe oder Gesamtanlage erfor-
derlich sind. 5DerSteuerpflichtigekann die erhöhten
Absetzungen im Jahr des Abschlusses der Baumaß-
nahme und in den folgenden elf Jahren auch für
Anschaffungskosten in Anspruch nehmen, die auf
Baumaßnahmen im Sinne der Sätze 1 bis 4 entfallen,
soweit diese nach dem rechtswirksamen Abschluss ei-
nes obligatorischen Erwerbsvertrags oder eines gleich-
stehenden Rechtsakts durchgeführt worden sind. Die
Baumaßnahmen müssen in Abstimmung mit der in
Absatz 2 bezeichneten Stelle durchgeführt worden
sein. 7Die erhöhten Absetzungen können nur in An-
spruch genommen werden, soweit die Herstellungs-
oder Anschaffungskosten nicht durch Zuschüsse aus
öffentlichenKassengedecktsind.887hAbsatz1Satz5
ist entsprechend anzuwenden.
(2) 'Der Steuerpflichtigekann die erhöhtenAbset-

zungen nur in Anspruch nehmen, wenn er durch eine
Bescheinigung der nach Landesrecht zuständigen oder
von der Landesregierung bestimmten Stelle die Voraus-
setzungendes Absatzes1 für das Gebäudeoder Ge-
bäudeteil und für die Erforderlichkeit der Aufwendun-
gen nachweist. 2Hat eine der für Denkmalschutz oder
Denkmalpflege zuständigen Behörden ihm Zuschüsse
gewährt, so hat die Bescheinigung auch deren Höhe
zu enthalten; werden ihm solche Zuschüsse nach Aus-
stellung der Bescheinigung gewährt, so ist diese ent-
sprechend zu ändern.

(3)8 7hAbsatz3 ist entsprechendanzuwenden.

87k
Erhöhte Absetzungen

für Wohnungen mit Sozialbindung
(1) 'Bei WohnungenimSinne des Absatzes2 kön-

nen abweichend von $ 7 Absatz 4 und 5 im Jahr der
Fertigstellung und in den folgenden vier Jahren jeweils
bis zu 10 Prozent und in den folgenden fünf Jahren je-
weils bis zu 7 Prozent der Herstellungskosten oder
Anschaffungskosten abgesetzt werden. ?2ImFall der
Anschaffung ist Satz 1 nur anzuwenden, wenn der Her-
steller für die veräußerte Wohnung weder Absetzungen
für Abnutzung nach 8 7 Absatz 5 vorgenommen noch
erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibungen in
Anspruch genommen hat. ®Nach Ablauf dieser zehn
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Jahre sind als Absetzungen für Abnutzung bis zur
vollen Absetzung jährlich 3 1/3 Prozent des Restwerts
abzuziehen;&7Absatz4 Satz 2 giltentsprechend.

(2) BegünstigtsindWohnungenim Inland,
1. a) für die der Bauantrag nach dem 28. Februar 1989

gestellt worden ist und die vom Steuerpflichtigen
hergestellt worden sind oder

b) die vomSteuerpflichtigennachdem28. Februar
1989 auf Grund eines nach diesem Zeitpunkt
rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen
Vertrages bis zum Ende des Jahres der Fertigstel-
lung angeschafft worden sind,

2. die vor dem 1. Januar 1996 fertiggestellt worden
sind,

3. für die keine Mittel aus Öffentlichen Haushalten un-
mittelbar oder mittelbar gewährt werden,

4. die im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in
den folgenden neun Jahren (Verwendungszeitraum)
dem Steuerpflichtigen zu fremden Wohnzwecken
dienen und

5. für die der Steuerpflichtige für jedes Jahr des Ver-
wendungszeitraums, in dem er die Wohnungen ver-
mietet hat, durch eine Bescheinigung nachweist,
dass die Voraussetzungen des Absatzes 3 vorliegen.
(3) 'Die BescheinigungnachAbsatz2 Nummer5 ist

von der nach $ 3 des Wohnungsbindungsgesetzes zu-
ständigen Stelle, im Saarland von der durch die Lan-
desregierungbestimmtenStelle (zuständigenStelle),
nach Ablauf des jeweiligen Jahres des Begünstigungs-
zeitraums für Wohnungen zu erteilen,
1. a) die der Steuerpflichtige nur an Personen vermie-

tet hat, für die
aa) eine Bescheinigung über die Wohnberechti-

gung nach $ 5 des Wohnungsbindungsgeset-
zes, im Saarland eine Mieteranerkennung,
dass die Voraussetzungen des 8 14 des Woh-
nungsbaugesetzes für das Saarland erfüllt
sind, ausgestellt worden ist, oder

bb) eine Bescheinigung ausgestellt worden ist,
dass sie die Voraussetzungen des & 88a Ab-
satz 1 Buchstabe b des Zweiten Wohnungs-
baugesetzes, im Saarland des $ 51b Absatz 1
Buchstabe b des Wohnungsbaugesetzes für
das Saarland, erfüllen,

und wenndie Größeder Wohnungdie in dieser
BescheinigungangegebeneGröße nicht über-
steigt, oder

b) fürdiederSteuerpflichtigekeinenMieterimSinne
des Buchstabens a gefunden hat und für die ihm
die zuständige Stelle nicht innerhalb von sechs
Wochen nach seiner Anforderung einen solchen
Mieter nachgewiesen hat,

und
2. bei denen die Höchstmiete nicht überschritten wor-

den ist. 2Die Landesregierungen werden ermächtigt,
die Höchstmiete in Anlehnung an die Beträge nach
& 72 Absatz 3 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes,
im Saarland unter Berücksichtigung der Besonder-
heiten des Wohnungsbaugesetzes für das Saarland
durch Rechtsverordnung festzusetzen. ®In der
Rechtsverordnung ist eine Erhöhung der Mieten in
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Anlehnung an die Erhöhung der Mieten im öffentlich
geförderten sozialen Wohnungsbau zuzulassen. *8 4
des Gesetzes zur Regelung der Miethöhe bleibt un-
berührt.

2Bei Wohnungen, für die der Bauantrag nach dem
31. Dezember 1992 gestellt worden ist und die vom
Steuerpflichtigen hergestellt worden sind oder die vom
Steuerpflichtigen auf Grund eines nach dem 31. Dezem-
ber 1992 rechtswirksam abgeschlossenen obligatori-
schen Vertrages angeschafft worden sind, gilt Satz 1
Nummer 1 Buchstabe a mit der Maßgabe, dass der
Steuerpflichtige die Wohnungen nur an Personen ver-
mietet hat, die im Jahr der Fertigstellung zu ihm in
einem Dienstverhältnis gestanden haben, und ist Satz 1
Nummer 1 Buchstabe b nicht anzuwenden.

4. Überschuss der Einnahmen
über die Werbungskosten

88
Einnahmen

(1) Einnahmensind alle Güter, die in Geld oder
Geldeswert bestehen und dem Steuerpflichtigenim
Rahmen einer der Einkunftsarten des $ 2 Absatz 1
Satz 1 Nummer4 bis 7 zufließen.

(2) "Einnahmen,die nicht in Geld bestehen(Woh-
nung, Kost, Waren, Dienstleistungen und sonstige
Sachbezüge),sind mitden um üblichePreisnachlässe
geminderten üblichen Endpreisen am Abgabeort anzu-
setzen. ?2Fürdie private Nutzung eines betrieblichen
Kraftfahrzeugs zu privaten Fahrten gilt & 6 Absatz 1
Nummer4 Satz 2 entsprechend.®Kanndas Kraftfahr-
zeug auch für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte genutzt werden, erhöht sich der Wert in Satz 2 für
jeden Kalendermonat um 0,03 Prozent des Listenprei-
ses im Sinne des $ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 für
jeden Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte. *Der Wert nach den Sätzen 2 und 3 kann
mit dem auf die private Nutzung und die Nutzung zu
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte entfallen-
den Teil der gesamten Kraftfahrzeugaufwendungen an-
gesetzt werden, wenn die durch das Kraftfahrzeug ins-
gesamt entstehenden Aufwendungen durch Belege
und das Verhältnis der privaten Fahrten und der Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zu den übrigen
Fahrten durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch
nachgewiesen werden. °Die Nutzung des Kraftfahr-
zeugs zu einer Familienheimfahrt im Rahmen einer
doppelten Haushaltsführung ist mit 0,002 Prozent des
Listenpreisesim Sinne des $ 6 Absatz 1 Nummer4
Satz 2 für jeden Kilometer der Entfernung zwischen
dem Ort des eigenen Hausstands und dem Beschäfti-
gungsort anzusetzen; dies gilt nicht, wenn für diese
Fahrt ein Abzug von Werbungskosten nach 8 9 Absatz 1
Satz 3 Nummer 5 Satz 3 und 4 in Betracht käme; Satz 4
ist sinngemäß anzuwenden. $Bei Arbeitnehmern, für
deren Sachbezüge durch Rechtsverordnung nach $ 17
Absatz 1 Satz 1 Nummer4 des ViertenBuchesSozial-
gesetzbuch Werte bestimmt worden sind, sind diese
Wertemaßgebend.7DieWertenachSatz 6 sind auch
bei Steuerpflichtigen anzusetzen, die nicht der gesetz-
lichen Rentenversicherungspflicht unterliegen. ®Die
oberste Finanzbehörde eines Landes kann mit Zustim-
mung des Bundesministeriums der Finanzen für weitere

Sachbezüge der Arbeitnehmer Durchschnittswerte
festsetzen. 9Sachbezüge, die nach Satz 1 zu bewerten
sind, bleiben außer Ansatz, wenn die sich nach Anrech-
nung der vom Steuerpflichtigen gezahlten Entgelte
ergebenden Vorteile insgesamt 44 Euro im Kalender-
monat nicht übersteigen.
(3) 'Erhält ein Arbeitnehmer auf Grund seines

Dienstverhältnisses Waren oder Dienstleistungen, die
vom Arbeitgeber nicht überwiegend für den Bedarf sei-
ner Arbeitnehmer hergestellt, vertrieben oder erbracht
werden und deren Bezug nicht nach 8 40 pauschal ver-
steuert wird, so gelten als deren Werte abweichend von
Absatz 2 die um 4 Prozent geminderten Endpreise, zu
denen der Arbeitgeber oder der dem Abgabeort nächst-
ansässige Abnehmer die Waren oder Dienstleistungen
fremden Letztverbrauchern im allgemeinen Geschäfts-
verkehr anbietet. 2Die sich nach Abzug der vom Arbeit-
nehmer gezahlten Entgelte ergebenden Vorteile sind
steuerfrei, soweit sie aus dem Dienstverhältnis insge-
samt 1 080 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigen.

89
Werbungskosten

(1) !WerbungskostensindAufwendungenzurErwer-
bung, Sicherungund Erhaltungder Einnahmen.?Sie
sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie er-
wachsen sind. 3Werbungskosten sind auch
1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflichtungs-

gründen beruhende Renten und dauernde Lasten,
soweit sie mit einer Einkunftsart in wirtschaftlichem
Zusammenhang stehen. ?2BeiLeibrenten kann nur
der Anteil abgezogen werden, der sich nach & 22
Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb
ergibt;

2. Steuern vom Grundbesitz, sonstige öffentliche Ab-
gaben und Versicherungsbeiträge, soweit solche
Ausgabensich auf Gebäudeoderauf Gegenstände
beziehen, die dem Steuerpflichtigen zur Einnahme-
erzielung dienen;

3. Beiträge zu Berufsständen und sonstigen Berufsver-
bänden, deren Zweck nicht auf einen wirtschaftli-
chen Geschäftsbetrieb gerichtet ist;

4. Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwi-
schen Wohnung und regelmäßigerArbeitsstätte. ?Zur
Abgeltung dieser Aufwendungen ist für jeden Ar-
beitstag, an dem der Arbeitnehmer die regelmäßige
Arbeitsstätte aufsucht, eine Entfernungspauschale
für jeden vollen Kilometer der Entfernung zwischen
Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte von
0,30 Euro anzusetzen, höchstens jedoch 4 500 Euro
im Kalenderjahr; ein höherer Betrag als 4 500 Euro
ist anzusetzen, soweit der Arbeitnehmer einen eige-
nen oder ihm zur Nutzung überlassenen Kraftwagen
benutzt. 3Die Entfernungspauschale gilt nicht für
Flugstrecken und Strecken mit steuerfreier Sammel-
beförderung nach $ 3 Nummer 32. *Für die Bestim-
mung der Entfernung ist die kürzeste Straßenverbin-
dung zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeits-
stätte maßgebend; eine andere als die kürzeste
Straßenverbindung kann zugrunde gelegt werden,
wenn diese offensichtlich verkehrsgünstiger ist und
vom Arbeitnehmer regelmäßig für die Wege zwi-
schen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte
benutzt wird. ®Nach$ 8 Absatz 3 steuerfreie Sach-



bezüge für Fahrten zwischen Wohnung und regel-
mäßigerArbeitsstättemindern den nach Satz 2
abziehbaren Betrag; ist der Arbeitgeber selbst der
Verkehrsträger, ist der Preis anzusetzen, den ein
dritter Arbeitgeber an den Verkehrsträger zu entrich-
ten hätte. Hat ein Arbeitnehmer mehrere Wohnun-
gen, so sind die Wege von einer Wohnung, die nicht
der regelmäßigen Arbeitsstätte am nächsten liegt,
nur zu berücksichtigen, wenn sie den Mittelpunkt
der Lebensinteressen des Arbeitnehmers bildet und
nicht nur gelegentlich aufgesucht wird;

5. notwendige Mehraufwendungen, die einem Arbeit-
nehmer wegen einer aus beruflichem Anlass begrün-
deten doppelten Haushaltsführung entstehen, und
zwar unabhängig davon, aus welchen Gründen die
doppelte Haushaltsführung beibehalten wird. ?Eine
doppelte Haushaltsführung liegt nur vor, wenn der
Arbeitnehmer außerhalb des Ortes, in dem er einen
eigenen Hausstand unterhält, beschäftigt ist und
auch am Beschäftigungsort wohnt; 3Aufwendungen
für die Wege vom Beschäftigungsort zum Ort des
eigenen Hausstands und zurück (Familienheimfahr-
ten) können jeweils nur für eine Familienheimfahrt
wöchentlich abgezogen werden. *Zur Abgeltung
der Aufwendungen für eine Familienheimfahrt ist
eine Entfernungspauschale von 0,30 Euro für jeden
vollen Kilometer der Entfernung zwischen dem Ort
des eigenen Hausstands und dem Beschäftigungs-
ort anzusetzen. °Nummer 4 Satz 3 bis 5 ist entspre-
chend anzuwenden. $Aufwendungen für Familien-
heimfahrten mit einem dem Steuerpflichtigen im
Rahmen einer Einkunftsart überlassenen Kraftfahr-
zeug werden nicht berücksichtigt;

6. Aufwendungen für Arbeitsmittel, zum Beispiel für
Werkzeuge und typische Berufskleidung. ?Nummer 7
bleibt unberührt;

7. Absetzungen für Abnutzung und für Substanzverrin-
gerung und erhöhte Absetzungen. 28 6 Absatz 2
Satz 1bis3 kannmitderMaßgabeangewendetwer-
den, dass Anschaffungs- oder Herstellungskosten
bis zu 410 Euro sofort als Werbungskosten abge-
setzt werden können.
(2) 'Durch die Entfernungspauschalensind sämtli-

che Aufwendungen abgegolten, die durch die Wege
zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte
und durch die Familienheimfahrten veranlasst
sind. 2Aufwendungen für die Benutzung öffentlicher
Verkehrsmittel können angesetzt werden, soweit sie
den als Entfernungspauschale abziehbaren Betrag
übersteigen. ®3BehinderteMenschen,
1. deren Grad der Behinderung mindestens 70 beträgt,
2. deren Grad der Behinderung weniger als 70, aber

mindestens 50 beträgt und die in ihrer Bewegungs-
fähigkeitimStraßenverkehrerheblichbeeinträchtigt
sind,

können anstelle der Entfernungspauschalen die tat-
sächlichen Aufwendungen für die Wege zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte und für die Familienheimfahrten
ansetzen. *Die Voraussetzungen der Nummern 1 und 2
sind durch amtliche Unterlagen nachzuweisen.

(3)Absatz 1 Satz 3 Nummer4 und 5 undAbsatz 2
geltenbeidenEinkunftsartenimSinnedes$ 2Absatz1
Satz 1 Nummer 5 bis 7 entsprechend.
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(4) (weggefallen)
(5) 18 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 bis 5, 6b bis 8a,

10, 12 und Absatz 6 sowie 8 9c Absatz 1 und 3 gelten
sinngemäß.28 6 Absatz 1 Nummer1a gilt entspre-
chend.

8 9a
Pauschbeträge für Werbungskosten

!Für Werbungskosten sind bei der Ermittlung der
Einkünfte die folgenden Pauschbeträge abzuziehen,
wenn nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen
werden:
1. a) von den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit

vorbehaltlich Buchstabe b:
ein Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 920 Euro;
daneben sind Aufwendungen nach 8 9c Absatz 1
und 3 gesondert abzuziehen;

b) von den Einnahmen aus nichtselbständiger Ar-
beit, soweit es sich um Versorgungsbezüge im
Sinne des & 19 Absatz 2 handelt:
ein Pauschbetrag von 102 Euro;

2. (weggefallen)
3. von den Einnahmen im Sinne des $ 22 Nummer 1,

1a und 5:
ein Pauschbetrag von insgesamt 102 Euro.

?Der Pauschbetrag nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b
darf nur bis zur Höhe der um den Versorgungsfreibetrag
einschließlich des Zuschlags zum Versorgungsfreibe-
trag ($ 19 Absatz 2) gemindertenEinnahmen,die
Pauschbeträge nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a
und Nummer 3 dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen
abgezogen werden.

4a. Umsatzsteuerrechtlicher
Vorsteuerabzug

$9b
(1) DerVorsteuerbetragnach& 15des Umsatzsteu-

ergesetzes gehört, soweit er bei der Umsatzsteuer
abgezogen werden kann, nicht zu den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten des Wirtschaftsguts, auf des-
sen Anschaffung oder Herstellung er entfällt.

(2)Wird der Vorsteuerabzugnach $ 15a des Um-
satzsteuergesetzes berichtigt, so sind die Mehrbeträge
als Betriebseinnahmen oder Einnahmen, die Minderbe-
träge als Betriebsausgaben oder Werbungskosten zu
behandeln; die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
bleiben unberührt.

4b. Kinderbetreuungskosten

8 9c
Kinderbetreuungskosten

(1) TAufwendungen für Dienstleistungen zur Betreu-
ung eines zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehören-
den Kindes im Sinne des & 32 Absatz 1, die wegen
einer Erwerbstätigkeit des Steuerpflichtigen anfallen,
können bei Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben oder wegen einer vor Vollendung des
25. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geistigen
oder seelischen Behinderung außerstande sind, sich
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selbst zu unterhalten, in Höhe von zwei Drittelnder Auf-
wendungen, höchstens 4 000 Euro je Kind, bei der
Ermittlung der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit wie Be-
triebsausgaben abgezogen werden. ?2ImFall des Zu-
sammenlebens der Elternteile gilt Satz 1 nur, wenn
beide Elternteile erwerbstätig sind.
(2) 'Nicht erwerbsbedingte Aufwendungen für

Dienstleistungen zur Betreuung eines zum Haushalt
des SteuerpflichtigengehörendenKindes im Sinne
des 8 32 Absatz 1 können bei Kindern, die das 14. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben oder wegen einer
vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetretenen
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung
außerstande sind, sich selbst zu unterhalten, in Höhe
von zwei Dritteln der Aufwendungen, höchstens
4000 Euro je Kind, als Sonderausgaben abgezogen
werden, wenn der Steuerpflichtige sich in Ausbildung
befindet, körperlich, geistig oder seelisch behindert
oder krank ist. ?Erwachsen die Aufwendungen wegen
Krankheit des Steuerpflichtigen, muss die Krankheit in-
nerhalb eines zusammenhängenden Zeitraums von
mindestens drei Monaten bestanden haben, es sei
denn, der Krankheitsfall tritt unmittelbar im Anschluss
an eine Erwerbstätigkeit oder Ausbildung ein. 3Bei zu-
sammenlebenden Eltern ist Satz 1 nur dann anzuwen-
den, wenn bei beiden Elternteilen die Voraussetzungen
nach Satz 1 vorliegen oder ein Elternteil erwerbstätig ist
und der andere Elternteil sich in Ausbildung befindet,
körperlich, geistig oder seelisch behindert oder krank
ist. *Aufwendungen für Dienstleistungen zur Betreuung
eines zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehörenden
Kindes im Sinne des 8 32 Absatz 1 können bei Kindern,
die das dritte Lebensjahr vollendet, das sechste
Lebensjahr aber noch nicht vollendet haben, in Höhe
von zwei Dritteln der Aufwendungen, höchstens
4000 Euro je Kind, als Sonderausgaben abgezogen
werden, wenn sie weder nach Absatz 1 noch nach
Satz 1 zu berücksichtigen sind.

(3) 'Die Absätze1und2 geltennichtfürAufwendun-
gen für Unterricht, die Vermittlung besonderer Fähig-
keiten sowie für sportliche und andere Freizeitbetäti-
gungen.?Ist das zu betreuendeKind nicht nach & 1
Absatz 1 oder Absatz 2 unbeschränkt einkommensteu-
erpflichtig, ist der in den Absätzen 1 und 2 genannte
Betrag zu kürzen, soweit es nach den Verhältnissen
im Wohnsitzstaat des Kindes notwendig und angemes-
sen ist. 3Voraussetzung für den Abzug der Aufwendun-
gen nach den Absätzen 1 und 2 ist, dass der Steuer-
pflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhal-
ten hat und die Zahlung auf das Konto des Erbringers
der Leistung erfolgt ist.

5. Sonderausgaben

810
(1)Sonderausgabensinddie folgendenAufwendun-

gen, wenn sie weder Betriebsausgaben noch Wer-
bungskosten sind oder wie Betriebsausgaben oder
Werbungskosten behandelt werden:
1. Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder

dauernd getrennt lebenden unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtigen Ehegatten, wenn der Geber
dies mit Zustimmung des Empfängers beantragt,
bis zu 13 805 Euro im Kalenderjahr. ?Der Höchst-

betrag nach Satz 1 erhöht sich um den Betrag der
im jeweiligen Veranlagungszeitraum nach Absatz 1
Nummer 3 für die Absicherung des geschiedenen
oder dauernd getrennt lebenden unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtigen Ehegatten aufgewandten
Beiträge. ®DerAntrag kann jeweils nur für ein Ka-
lenderjahr gestellt und nicht zurückgenommen wer-
den. *Die Zustimmung ist mit Ausnahme der nach
& 894 Absatz 1 der Zivilprozessordnung als erteilt
geltenden bis auf Widerruf wirksam. ®DerWiderruf
ist vor Beginn des Kalenderjahres, für das die Zu-
stimmung erstmals nicht gelten soll, gegenüber
dem Finanzamt zu erklären. $Die Sätze 1 bis 5 gel-
ten für Fälle der Nichtigkeit oder der Aufhebung der
Ehe entsprechend;
auf besonderen Verpflichtungsgründen beruhende,
lebenslange und wiederkehrende Versorgungsleis-
tungen, die nicht mit Einkünften in wirtschaftlichem
Zusammenhang stehen, die bei der Veranlagung
außer Betracht bleiben, wenn der Empfänger unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig ist. 2Dies gilt
nur für
a) Versorgungsleistungen im Zusammenhang mit

der Übertragung eines Mitunternehmeranteils
an einer Personengesellschaft, die eine Tätigkeit
im Sinne der 88 13, 15 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 oder des $&18 Absatz 1 ausübt,

b) Versorgungsleistungen im Zusammenhang mit
der Übertragung eines Betriebs oder Teilbe-
triebs, sowie

c) Versorgungsleistungen im Zusammenhang mit
der Übertragung eines mindestens 50 Prozent
betragenden Anteils an einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, wenn der Übergeber als
Geschäftsführer tätig war und der Übernehmer
diese Tätigkeit nach der Übertragung über-
nimmt.

3Satz2 gilt auch für denTeilder Versorgungsleis-
tungen, der auf den Wohnteil eines Betriebs der
Land- und Forstwirtschaft entfällt;
Leistungen auf Grund eines schuldrechtlichen Ver-
sorgungsausgleichs, soweit die ihnen zu Grunde
liegenden Einnahmen beim Ausgleichsverpflichte-
ten der Besteuerung unterliegen;
a) Beiträge zu den gesetzlichen Rentenversiche-

rungen oder landwirtschaftlichen Alterskassen
sowie zu berufsständischen Versorgungsein-
richtungen, die den gesetzlichen Rentenversi-
cherungen vergleichbare Leistungen erbringen;

I Beiträge des Steuerpflichtigen zum Aufbau einer
eigenen kapitalgedeckten Altersversorgung,
wenn der Vertrag nur die Zahlung einer monatli-
chen auf das Leben des Steuerpflichtigen bezo-
genen lebenslangen Leibrente nicht vor Vollen-
dung des 60. Lebensjahres oder die ergänzende
Absicherung des Eintritts der Berufsunfähigkeit
(Berufsunfähigkeitsrente),der vermindertenEr-
werbsfähigkeit(Erwerbsminderungsrente)oder
von Hinterbliebenen (Hinterbliebenenrente) vor-
sieht; Hinterbliebene in diesem Sinne sind der
Ehegatte des Steuerpflichtigen und die Kinder,
für die er Anspruch auf Kindergeld oder auf
einen Freibetrag nach $ 32 Absatz 6 hat; der

Verlag



Anspruch auf Waisenrente darf längstens für
den Zeitraum bestehen, in dem der Rentenbe-
rechtigte die Voraussetzungen für die Berück-
sichtigungals Kind im Sinne des $ 32 erfüllt;
die genannten Ansprüche dürfen nicht vererb-
lich, nicht übertragbar, nicht beleihbar, nicht
veräußerbar und nicht kapitalisierbar sein und
es darf darüber hinaus kein Anspruch auf Aus-
zahlungen bestehen.

2Zu den Beiträgen nach den Buchstaben a und b
ist der nach & 3 Nummer 62 steuerfreie Arbeitge-
beranteil zur gesetzlichen Rentenversicherung und
ein diesem gleichgestellter steuerfreier Zuschuss
des Arbeitgebers hinzuzurechnen. Beiträge nach
& 168 Absatz 1 Nummer 1b oder 1c oder nach
& 172 Absatz 3 oder 3a des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch werden abweichend von Satz 2
nur auf Antrag des Steuerpflichtigen hinzugerech-
net;
Beiträge zu
a) Krankenversicherungen, soweit diese zur Erlan-

gung eines durch das Zwölfte Buch Sozialge-
setzbuch bestimmten sozialhilfegleichen Versor-
gungsniveaus erforderlich sind. ?2FürBeiträge
zur gesetzlichen Krankenversicherung sind dies
die nach dem DrittenTitel des Ersten Abschnitts
des Achten Kapitels des Fünften Buches Sozial-
gesetzbuch oder die nach dem Sechsten Ab-
schnitt des Zweiten Gesetzes über die Kranken-
versicherung der Landwirte festgesetzten Bei-
träge. ?Für Beiträge zu einer privaten Kranken-
versicherung sind dies die Beitragsanteile, die
auf Vertragsleistungen entfallen, die, mit Aus-
nahme der auf das Krankengeld entfallenden
Beitragsanteile, in Art, Umfang und Höhe den
Leistungen nach dem Dritten Kapitel des Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch vergleichbar sind,
auf die ein Anspruch besteht; $ 12 Absatz 1d
des Versicherungsaufsichtsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17. Dezember
1992 (BGBl. 1993 I S. 2), das zuletzt durch
Artikel 4 und 6 Absatz 2 des Gesetzes vom
17. Oktober 2008 (BGBl. I S. 1982)geändert
worden ist, gilt entsprechend. “Wenn sich aus
den Krankenversicherungsbeiträgen nach Satz 2
ein Anspruch auf Krankengeld oder ein An-
spruch auf eine Leistung, die anstelle von
Krankengeld gewährt wird, ergeben kann, ist
der jeweilige Beitrag um 4 Prozent zu vermin-
dern;

b) gesetzlichen Pflegeversicherungen (soziale Pfle-
geversicherung und private Pflege-Pflichtversi-
cherung).

?Als eigene Beiträge des Steuerpflichtigen werden
auch die vom Steuerpflichtigen im Rahmen der Un-
terhaltsverpflichtung getragenen eigenen Beiträge
im Sinne des Buchstaben a oder des Buchstaben b
eines Kindes behandelt, für das ein Anspruch auf
einen Freibetrag nach $ 32 Absatz 6 oder auf Kin-
dergeldbesteht.$Hatder Steuerpflichtigein den
Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 eigene Beiträge
im Sinne des Buchstaben a oder des Buchstaben b
zum Erwerb einer Krankenversicherung oder ge-
setzlichen Pflegeversicherung für einen geschiede-

8.
9.
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nen oder dauernd getrennt lebenden unbeschränkt
einkommensteuerpflichtigen Ehegatten geleistet,
dann werden diese abweichend von Satz 1 als
eigene Beiträge des geschiedenen oder dauernd
getrennt lebenden unbeschränkt einkommensteu-
erpflichtigen Ehegatten behandelt;
Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherungen,
soweit diese nicht nach Nummer 3 zu berücksich-
tigen sind; Beiträge zu Versicherungen gegen Ar-
beitslosigkeit, zu Erwerbs- und Berufsunfähigkeits-
versicherungen, die nicht unter Nummer 2 Satz 1
Buchstabeb fallen, zu Unfall- und Haftpflichtversi-
cherungen sowie zu Risikoversicherungen, die nur
für den Todesfall eine Leistung vorsehen; Beiträge
zu Versicherungenim Sinne des & 10 Absatz 1
Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb
bis dd in der am 31. Dezember 2004 geltenden
Fassung, wenn die Laufzeit dieser Versicherungen
vor dem 1. Januar 2005 begonnen hat und ein Ver-
sicherungsbeitrag bis zum 31. Dezember 2004 ent-
richtet wurde; & 10 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 bis 6
und Absatz 2 Satz 2 in der am 31. Dezember 2004
geltenden Fassung ist in diesen Fällen weiter anzu-
wenden;
gezahlte Kirchensteuer; dies gilt vorbehaltlich
& 32d Absatz 2 und 6 nicht für die nach 8 51a Ab-
satz 2b bis 2d erhobene Kirchensteuer;
(weggefallen)
(weggefallen)
Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung bis
zu 4 000 Euro im Kalenderjahr. ?Bei Ehegatten, die
dieVoraussetzungendes $ 26Absatz 1 Satz 1 er-
füllen, gilt Satz 1 für jeden Ehegatten. 3Zu den Auf-
wendungen im Sinne des Satzes 1 gehören auch
Aufwendungen für eine auswärtige Unterbrin-
gung.*84 Absatz5 Satz 1 Nummer5 und6b, $ 9
Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 und 5 und Absatz 2 sind
bei der Ermittlung der Aufwendungen anzuwenden;
(weggefallen)
30 Prozent des Entgelts, höchstens 5 000 Euro,
das der Steuerpflichtige für ein Kind, für das er An-
spruch auf einen Freibetrag nach $ 32 Absatz 6
oder auf Kindergeld hat, für dessen Besuch einer
Schule in freier Trägerschaft oder einer überwie-
gend privat finanzierten Schule entrichtet, mit Aus-
nahme des Entgelts für Beherbergung, Betreuung
und Verpflegung. 2Voraussetzung ist, dass die
Schule in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder in einem Staat belegen ist, auf den
das Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum Anwendung findet, und die Schule zu
einem von dem zuständigen inländischen Ministe-
rum eines Landes, von der Kultusministerkonfe-
renz der Länder oder von einer inländischen Zeug-
nisanerkennungsstelle anerkannten oder einem in-
ländischen Abschluss an einer öffentlichen Schule
als gleichwertig anerkannten allgemein bildenden
oder berufsbildenden Schul-, Jahrgangs- oder Be-
rufsabschluss führt. 3Der Besuch einer anderen
Einrichtung, die auf einen Schul-, Jahrgangs- oder
Berufsabschluss im Sinne des Satzes 2 ordnungs-
gemäß vorbereitet, steht einem Schulbesuch im
SinnedesSatzes1gleich.*DerBesucheinerDeut-
schen Schule im Ausland steht dem Besuch einer
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solchen Schule gleich, unabhängig von ihrer Bele-
genheit.5DerHöchstbetragnach Satz 1 wird für
jedes Kind, bei dem die Voraussetzungen vorlie-
gen, je Elternpaar nur einmal gewährt.

(2) 'Voraussetzungfür den Abzug der in Absatz 1
Nummer 2, 3 und 3a bezeichneten Beträge (Vorsorge-
aufwendungen) ist, dass sie
1. nicht in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammen-

hang mit steuerfreien Einnahmen stehen; steuerfreie
Zuschüsse zu einer Kranken- oder Pflegeversiche-
rung stehen insgesamt in unmittelbarem wirtschaft-
lichen Zusammenhang mit den Vorsorgeaufwendun-
gen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 3,

2. a) an Versicherungsunternehmen, die ihren Sitz oder
ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Gemeinschaft oder einem anderen
Vertragsstaat des Europäischen Wirtschafts-
raums haben und das Versicherungsgeschäft im
Inland betreiben dürfen, und Versicherungsunter-
nehmen, denen die Erlaubnis zum Geschäftsbe-
trieb im Inland erteilt ist,

b) an berufsständische Versorgungseinrichtungen,
c) an einen Sozialversicherungsträger oder
d) an einenAnbieterimSinnedes $ 80
geleistet werden.

2Vorsorgeaufwendungen nach Absatz 1 Nummer 2
Buchstabe b werden nur berücksichtigt, wenn
1. die Beiträge zugunsten eines Vertrags geleistet

wurden, der nach $ 5a des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes zertifiziert ist, wobei die
ZertifizierungGrundlagenbescheidim Sinne des
& 171 Absatz 10 der Abgabenordnung ist, und

2. der Steuerpflichtige gegenüber dem Anbieter in die
Datenübermittlung nach Absatz 2a eingewilligt hat.

SVorsorgeaufwendungen nach Absatz 1 Nummer 3
werden nur berücksichtigt, wenn der Steuerpflichtige
gegenüber dem Versicherungsunternehmen, dem Trä-
ger der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung
oder der Künstlersozialkasse in die Datenübermittlung
nach Absatz 2a eingewilligt hat; die Einwilligung gilt als
erteilt, wenn die Beiträge mit der elektronischen
Lohnsteuerbescheinigung(841bAbsatz 1 Satz2)oder
der Rentenbezugsmitteilung($ 22a Absatz 1 Satz 1
Nummer5) übermitteltwerden.*Sinddie übermittelten
Daten nach Satz 2 Nummer 2 unzutreffend und werden
sie daher nach Bekanntgabe des Steuerbescheids vom
Anbieter aufgehoben oder korrigiert, kann der Steuer-
bescheid insoweit geändert werden. 5Werdendie Daten
innerhalb der Frist nach Satz 2 Nummer 2 und erstmalig
nach Bekanntgabe des Steuerbescheids übermittelt,
kann der Steuerbescheid ebenfalls insoweit geändert
werden.

(2a) "DerSteuerpflichtigehat in die Datenübermitt-
lung nach Absatz 2 gegenüber der übermittelnden
Stelle schriftlich einzuwilligen, spätestens bis zum Ab-
lauf des zweiten Kalenderjahres, das auf das Beitrags-
jahr (Kalenderjahr, in dem die Beiträge geleistet worden
sind) folgt; übermittelnde Stelle ist bei Vorsorgeaufwen-
dungen nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b der An-
bieter, bei Vorsorgeaufwendungen nach Absatz 1 Num-
mer 3 das Versicherungsunternehmen, der Träger der
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung oder

die Künstlersozialkasse. ?2DieEinwilligung gilt auch für
die folgenden Beitragsjahre, es sei denn, der Steuer-
pflichtige widerruft diese schriftlich gegenüber der
übermittelnden Stelle. $Der Widerruf muss vor Beginn
des Beitragsjahres, für das die Einwilligung erstmals
nicht mehr gelten soll, der übermittelnden Stelle vorlie-
gen. *Die übermittelndeStelle hat bei Vorliegeneiner
Einwilligung
1. nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 die Höhe der im

jeweiligen Beitragsjahr geleisteten und erstatteten
Beiträge nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b
und die Zertifizierungsnummer,

2. nach Absatz 2 Satz 3 die Höhe der im jeweiligen
Beitragsjahr geleisteten und erstatteten Beiträge
nach Absatz 1 Nummer 3, soweit diese nicht mit
der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung oder
der Rentenbezugsmiitteilung zu übermitteln sind,

unter Angabe der Vertrags- oder Versicherungsdaten,
des Datums der Einwilligung und der Identifikations-
nummer($ 139b der Abgabenordnung)nach amtlich
vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertra-
gungan die zentraleStelle ($81)bis zum28. Februar
des dem Beitragsjahr folgenden Kalenderjahres zu
übermitteln.5822aAbsatz 2 gilt entsprechend.$Wird
die Einwilligung nach Ablauf des Beitragsjahres, jedoch
innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgegeben,
sind die Daten bis zum Ende des folgenden Kalender-
vierteljahres zu übermitteln. 7Stellt die übermittelnde
Stelle fest, dass
1. die an die zentrale Stelle übermittelten Daten unzu-

treffend sind oder
2. der zentralen Stelle ein Datensatz übermittelt wurde,

obwohl die Voraussetzungen hierfür nicht vorlagen,
ist dies unverzüglich durch Übermittlung eines Daten-
satzes an die zentrale Stelle zu korrigieren oder zu stor-
nieren. 8Ein Steuerbescheid kann geändert werden,
soweit Daten nach den Sätzen 4, 6 oder Satz 7 über-
mitteltwurden.9DieübermittelndeStellehatdenSteu-
erpflichtigen über die Höhe der nach den Sätzen 4,
6 oder Satz 7 übermittelten Beiträge für das Beitrags-
jahr zu unterrichten. 108150 Absatz 6 der Abgabenord-
nung gilt entsprechend. '!Das Bundeszentralamt für
Steuern kann die bei Vorliegen der Einwilligung nach
Absatz 2 Satz 3 zu übermittelnden Daten prüfen; die
88 193 bis 203 der Abgabenordnungsind sinngemäß
anzuwenden. 12Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig
eine unzutreffende Höhe der Beiträge im Sinne des Ab-
satzes 1 Nummer 3 übermittelt, haftet für die entgan-
gene Steuer.'3Diese ist mit 30 Prozentdes zu hoch
ausgewiesenenBetragsanzusetzen.

(3) "Vorsorgeaufwendungennach Absatz 1 Num-
mer 2 Satz 2 sind bis zu 20 000 Euro zu berücksichti-
gen. ?Bei zusammenveranlagten Ehegatten verdoppelt
sich der Höchstbetrag.3DerHöchstbetragnachSatz 1
oder 2 ist bei Steuerpflichtigen, die
1. Arbeitnehmer sind und die während des ganzen

oder eines Teils des Kalenderjahres
a) in der gesetzlichen Rentenversicherung versiche-

rungsfrei oder auf Antrag des Arbeitgebers von
der Versicherungspflicht befreit waren und denen
für den Fall ihres Ausscheidens aus der Beschäf-
tigung auf Grund des Beschäftigungsverhältnis-
ses eine lebenslängliche Versorgung oder an de-



ren Stelle eine Abfindung zusteht oder die in der
gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversi-
chern sind oder

b) nicht der gesetzlichen Rentenversicherungs-
pflicht unterliegen, eine Berufstätigkeit ausgeübt
und im Zusammenhang damit auf Grund vertrag-
licher Vereinbarungen Anwartschaftsrechte auf
eine Altersversorgung erworben haben, oder

2. Einkünfte im Sinne des $ 22 Nummer 4 erzielen und
die ganz oder teilweise ohne eigene Beitragsleistung
einen Anspruch auf Altersversorgung erwerben,

um den Betrag zu kürzen, der, bezogen auf die Einnah-
men aus der Tätigkeit, die die Zugehörigkeit zum ge-
nannten Personenkreis begründen, dem Gesamtbeitrag
(Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil) zur allgemeinen
Rentenversicherung entspricht. *\m Kalenderjahr 2005
sind 60 Prozent der nach den Sätzen 1 bis 3 ermittelten
Vorsorgeaufwendungen anzusetzen. °Der sich danach
ergebende Betrag, vermindert um den nach & 3 Num-
mer 62 steuerfreien Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen
Rentenversicherung und einen diesem gleichgestellten
steuerfreien Zuschuss des Arbeitgebers, ist als Sonder-
ausgabe abziehbar. 6$DerProzentsatz in Satz 4 erhöht
sich in den folgenden Kalenderjahren bis zum Kalen-
derjahr 2025 um je 2 Prozentpunkte je Kalender-
jahr. "Beiträge nach $ 168Absatz 1 Nummer 1b oder Ic
oder nach $ 172 Absatz 3 oder 3a des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch vermindern den abziehbaren
Betrag nach Satz 5 nur, wenn der Steuerpflichtige die
Hinzurechnung dieser Beiträge zu den Vorsorgeauf-
wendungennach$ 10Absatz 1 Nummer2 Satz 3 be-
antragt hat.

(4) !VorsorgeaufwendungenimSinnedesAbsatzes1
Nummer 3 und 3a können je Kalenderjahr insgesamt
bis 2 800 Euro abgezogen werden. 2Der Höchstbetrag
beträgt 1 900 Euro bei Steuerpflichtigen, die ganz oder
teilweise ohne eigene Aufwendungen einen Anspruch
auf vollständige oder teilweise Erstattung oder Über-
nahme von Krankheitskosten haben oder für deren
Krankenversicherung Leistungen im Sinne des $&3
Nummer 9, 14, 57 oder 62 erbracht werden. ®Beizu-
sammen veranlagten Ehegatten bestimmt sich der ge-
meinsame Höchstbetrag aus der Summe der jedem
Ehegatten unter den Voraussetzungen von Satz 1 und 2
zustehenden Höchstbeträge. *Übersteigen die Vorsor-
geaufwendungen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 3
die nach den Sätzen 1 bis 3 zu berücksichtigenden Vor-
sorgeaufwendungen, sind diese abzuziehen und ein
Abzug von Vorsorgeaufwendungen im Sinne des Ab-
satzes 1 Nummer 3a scheidet aus.

(4a) 'Ist in den Kalenderjahren2005 bis 2019 der
Abzug der Vorsorgeaufwendungen nach Absatz 1
Nummer 2 Buchstabe a, Absatz 1 Nummer 3 und Num-
mer 3a in der für das Kalenderjahr 2004 geltenden Fas-
sung des $ 10 Absatz 3 mit folgenden Höchstbeträgen
für den Vorwegabzug

Vorwegabzug im

Kalenderjahr a ichticen eranlagung von
Ehegatten

2005 3068 6136
2006 3068 6136
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Vorwegabzug im

Kalenderjahr a ichticen eranlagung von
p 9 Ehegatten

2007 3068 6 136
2008 3068 6 136
2009 3068 6 136
2010 3068 6 136
2011 2700 5400
2012 2400 4800
2013 2 100 4200
2014 1800 3600
2015 1500 3000
2016 1200 2400
2017 900 1.800
2018 600 1.200
2019 300 600

zuzüglich des Erhöhungsbetrags nach Satz 3 günstiger,
ist der sich danach ergebende Betrag anstelle des Ab-
zugs nach Absatz 3 und 4 anzusetzen. 2Mindestens ist
bei Anwendung des Satzes 1 der Betrag anzusetzen,
der sich ergeben würde, wenn zusätzlich noch die Vor-
sorgeaufwendungen nach Absatz 1 Nummer 2 Buch-
stabe b in die Günstigerprüfung einbezogen werden
würden; der Erhöhungsbetrag nach Satz 3 ist nicht hin-
zuzurechnen. ®Erhöhungsbetragsind die Beiträge nach
Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b, soweit sie nicht den
um die Beiträge nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a
und den nach 8 3 Nummer 62 steuerfreien Arbeitgeber-
anteil zur gesetzlichen Rentenversicherung und einen
diesem gleichgestellten steuerfreien Zuschuss vermin-
derten Höchstbetrag nach Absatz 3 Satz 1 bis 3 über-
schreiten; Absatz 3 Satz 4 und 6 gilt entsprechend.

(5) Durch Rechtsverordnung wird bezogen auf den
Versicherungstarif bestimmt, wie der nicht abziehbare
Teil der Beiträge zum Erwerb eines Krankenversiche-
rungsschutzes im Sinne des Absatzes 1 Nummer 3
Buchstabe a Satz 3 durch einheitliche prozentuale Ab-
schläge auf die zugunsten des jeweiligen Tarifs ge-
zahlte Prämie zu ermitteln ist, soweit der nicht abzieh-
bare Beitragsteil nicht bereits als gesonderter Tarif oder
Tarifbaustein ausgewiesen wird.

& 10a
Zusätzliche Altersvorsorge

(1) !In der gesetzlichen Rentenversicherung Pflicht-
versichertekönnenAltersvorsorgebeiträge(&82) zu-
züglich der dafür nach Abschnitt XI zustehenden Zu-
lage jährlich bis zu 2 100 Euro als Sonderausgaben ab-
ziehen; das Gleiche gilt für
1. Empfänger von Besoldung nach dem Bundesbesol-

dungsgesetz oder einem Landesbesoldungsgesetz,
2. Empfänger von Amtsbezügen aus einem Amtsver-

hältnis, deren Versorgungsrecht die entsprechende
Anwendung des $ 69e Absatz 3 und 4 des Beamten-
versorgungsgesetzes vorsieht,
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3. die nach 8 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch versicherungs-
frei Beschäftigten, die nach & 6 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 oder nach $ 230 Absatz 2 Satz 2 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch von der Versi-
cherungspflicht befreiten Beschäftigten, deren Ver-
sorgungsrecht die entsprechende Anwendung des
& 69e Absatz 3 und 4 des Beamtenversorgungsge-
setzes vorsieht,

4. Beamte, Richter, Berufssoldaten und Soldaten auf
Zeit, die ohne Besoldung beurlaubt sind, für die Zeit
einer Beschäftigung, wenn während der Beurlau-
bung die Gewährleistung einer Versorgungsanwart-
schaft unter den Voraussetzungen des $ 5 Absatz 1
Satz 1 des SechstenBuchesSozialgesetzbuchauf
diese Beschäftigung erstreckt wird, und

5. SteuerpflichtigeimSinneder Nummern1 bis 4, die
beurlaubt sind und deshalb keine Besoldung, Amts-
bezüge oder Entgelt erhalten, sofern sie eine An-
rechnung von Kindererziehungszeiten nach $ 56
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch inAnspruch
nehmen könnten, wenn die Versicherungsfreiheit in
der gesetzlichen Rentenversicherung nicht bestehen
würde,

wenn sie spätestens bis zum Ablauf des zweiten Kalen-
derjahres,das aufdas Beitragsjahr($88)folgt,gegen-
überderzuständigenStelle($81a)schriftlicheingewil-
ligthaben,dassdiesederzentralenStelle($81)jährlich
mitteilt, dass der Steuerpflichtige zum begünstigten
Personenkreis gehört, dass die zuständige Stelle der
zentralen Stelle die für die Ermittlung des Mindestei-
genbeitrags(886)unddieGewährungderKinderzulage
($85)erforderlichenDatenübermitteltunddie zentrale
Stelle diese Daten für das Zulageverfahren verwenden
darf.2Beider Erteilungder Einwilligungist der Steuer-
pflichtige darauf hinzuweisen, dass er die Einwilligung
vor Beginn des Kalenderjahres, für das sie erstmals
nicht mehr gelten soll, gegenüber der zuständigen
Stelle widerrufen kann. ®Versicherungspflichtige nach
dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte so-
wie Personen, die wegen Arbeitslosigkeit bei einer in-
ländischen Agentur für Arbeit als Arbeitsuchende ge-
meldet sind und der Versicherungspflicht in der Renten-
versicherung nicht unterliegen, weil sie eine Leistung
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch nur wegen
des zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermö-
gens nicht beziehen, stehen Pflichtversicherten
gleich. *Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für
Steuerpflichtige, die nicht zum begünstigten Personen-
kreis nach Satz 1 oder 3 gehören und eine Rente wegen
voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit oder
eine Versorgung wegen Dienstunfähigkeit aus einem
der in Satz 1 oder 3 genannten Alterssicherungssys-
teme beziehen, wenn unmittelbar vor dem Bezug der
entsprechenden Leistungen der Leistungsbezieher ei-
ner der in Satz 1 oder 3 genannten begünstigten Per-
sonengruppen angehörte; dies gilt nicht, wenn der
Steuerpflichtige das 67. Lebensjahr vollendet hat. °Bei
der Ermittlung der dem Steuerpflichtigen zustehenden
ZulagenachSatz 1 bleibtdie Erhöhungder Grundzu-
lagenach$ 84 Satz 2 außerBetracht.
(1a) 'Sofern eine Zulagenummer($ 90 Absatz 1

Satz 2) durch die zentraleStelle oder eine Versiche-
rungsnummernach & 147 des Sechsten Buches So-
zialgesetzbuch noch nicht vergeben ist, haben die in

Absatz 1 Satz 1 Nummer1 bis 5 genanntenSteuer-
pflichtigen über die zuständige Stelle eine Zulagenum-
mer bei der zentralen Stelle zu beantragen. ?Für Emp-
fänger einer Versorgung imSinne des Absatzes 1 Satz 4
giltSatz 1 entsprechend.

(2) 'Ist derSonderausgabenabzugnachAbsatz1für
den Steuerpflichtigen günstiger als der Anspruch auf
die Zulage nach Abschnitt XI, erhöht sich die unter Be-
rücksichtigung des Sonderausgabenabzugs ermittelte
tarifliche Einkommensteuer um den Anspruch auf Zula-
ge. ?In den anderen Fällen scheidet der Sonderausga-
benabzug aus. ®DieGünstigerprüfung wird von Amts
wegenvorgenommen.

(2a) '!DerSonderausgabenabzugsetztvoraus,dass
der Steuerpflichtige gegenüber dem Anbieter (übermit-
telndeStelle)in die DatenübermittlungnachAbsatz 5
Satz1eingewilligthat.2810Absatz2aSatz1bisSatz3
gilt entsprechend. ®Inden Fällen des Absatzes 3 Satz 2
und3 ist die Einwilligung nach Satz 1 von beiden Ehe-
gatten abzugeben. *Hat der Zulageberechtigte den
Anbieter nach & 89 Absatz 1a bevollmächtigt, gilt die
EinwilligungnachSatz 1 als erteilt.Eine Einwilligung
nach Satz 1 gilt auch für das jeweilige Beitragsjahr als
erteilt, für das dem Anbieter ein Zulageantrag nach $ 89
für denmittelbarZulageberechtigten(879 Satz 2) vor-
liegt.

(3) 'Der Abzugsbetragnach Absatz 1 steht im Fall
der Veranlagung von Ehegatten nach 8 26 Absatz 1 je-
dem Ehegatten unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 1 gesondert zu. ?Gehört nur ein Ehegatte zu dem
nach Absatz 1 begünstigten Personenkreis und ist der
andere Ehegattenach $&79 Satz 2 zulageberechtigt,
sind bei dem nach Absatz 1 abzugsberechtigten Ehe-
gatten die von beiden Ehegatten geleisteten Altersvor-
sorgebeiträge und die dafür zustehenden Zulagen bei
der Anwendung der Absätze 1 und 2 zu berücksichti-
gen. ®Gehörenbeide Ehegatten zu dem nach Absatz 1
begünstigten Personenkreis und liegt ein Fall der Ver-
anlagungnach$ 26Absatz1 vor,ist beiderGünstiger-
prüfung nach Absatz 2 der Anspruch auf Zulage beider
Ehegatten anzusetzen.

(4) !Im FalldesAbsatzes2 Satz 1 stelltdas Finanz-
amt die über den Zulageanspruch nach Abschnitt XI
hinausgehende Steuerermäßigung gesondert fest und
teiltdiesederzentralenStelle($81)mit;$ 10dAbsatz4
Satz3 bis5 giltentsprechend.?2SindAltersvorsorgebei-
träge zugunsten von mehreren Verträgen geleistet wor-
den, erfolgt die Zurechnung im Verhältnis der nach Ab-
satz 1 berücksichtigten Altersvorsorgebeiträge. ®Ehe-
gatten ist der nach Satz 1 festzustellende Betrag auch
im Fall der Zusammenveranlagung jeweils getrennt zu-
zurechnen; die Zurechnung erfolgt im Verhältnis der
nach Absatz 1 berücksichtigten Altersvorsorgebeiträ-
ge. *Werden Altersvorsorgebeiträge nach Absatz 3
Satz 2 berücksichtigt,dieder nach&79Satz2 zulage-
berechtigte Ehegatte zugunsten eines auf seinen Na-
men lautenden Vertrages geleistet hat, ist die hierauf
entfallende Steuerermäßigung dem Vertrag zuzurech-
nen, zu dessen Gunsten die Altersvorsorgebeiträge ge-
leistet wurden. 5Die Übermittlung an die zentrale Stelle
erfolgt unterAngabe der Vertragsnummer und der Iden-
tifikationsnummer(8139bderAbgabenordnung)sowie
der Zulage- oder Versicherungsnummer nach 8 147 des
SechstenBuchesSozialgesetzbuch.



(5) 'Die übermittelndeStelle hat bei Vorliegeneiner
Einwilligung nach Absatz 2a die Höhe der im jeweiligen
Beitragsjahr zu berücksichtigenden Altersvorsorgebei-
träge unter Angabe der Vertragsdaten, des Datums
der Einwilligung nach Absatz 2a, der Identifikations-
nummer($139bderAbgabenordnung)sowiederZula-
ge- oder der Versicherungsnummer nach $ 147 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch nach amtlich vor-
geschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung
an die zentrale Stelle bis zum 28. Februar des dem
Beitragsjahr folgenden Kalenderjahres zu übermit-
teln. 28 10 Absatz 2a Satz 6 bis 8 und $ 22a Absatz 2
gelten entsprechend. 3Die Übermittlung erfolgt auch
dann, wenn im Fall der mittelbaren Zulageberechtigung
keineAltersvorsorgebeiträge geleistet worden sind. *Die
übrigen Voraussetzungen für den Sonderausgabenab-
zug nach den Absätzen 1 bis 3 werden im Wege der
Datenerhebung und des automatisierten Datenab-
gleichsnach8 91 überprüft.

&10b
SteuerbegünstigteZwecke

(1) "Zuwendungen(Spendenund Mitgliedsbeiträge)
zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke im Sinne der
88 52 bis 54 derAbgabenordnungan eine inländische
juristische Person des öffentlichen Rechts oder an eine
inländische öffentliche Dienststelle oder an eine nach
& 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergeset-
zes steuerbefreite Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse können insgesamt bis zu
1. 20 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte oder
2. 4 Promille der Summe der gesamten Umsätze und

der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Ge-
hälter

als Sonderausgaben abgezogen werden. ?Abziehbar
sind auch Mitgliedsbeiträge an Körperschaften, die
Kunst und Kulturgemäß8 52Absatz2 Nummer5 der
Abgabenordnung fördern, soweit es sich nicht um Mit-
gliedsbeiträge nach Satz 3 Nummer 2 handelt, auch
wenn den Mitgliedern Vergünstigungen gewährt wer-
den. ®Nichtabziehbar sind Mitgliedsbeiträge an Kör-
perschaften, die
1. denSport ($52Absatz2 Nummer21 derAbgaben-

ordnung),
2. kulturelle Betätigungen, die in erster Linie der Frei-

zeitgestaltung dienen,
3. die Heimatpflegeund Heimatkunde(8 52 Absatz 2

Nummer 22 der Abgabenordnung) oder
4. Zwecke im Sinne des 8 52 Absatz 2 Nummer 23 der

Abgabenordnung
fördern. *Abziehbare Zuwendungen, die die Höchstbe-
träge nach Satz 1 überschreiten oder die den um die
Beträge nach $ 10 Absatz 3 und 4, $ 10c und $ 10d
verminderten Gesamtbetrag der Einkünfte übersteigen,
sind im Rahmen der Höchstbeträge in den folgenden
Veranlagungszeiträumen als Sonderausgaben abzuzie-
hen. 58 10d Absatz 4 gilt entsprechend.
(1a) 'SpendenindenVermögensstockeinerStiftung

des öffentlichen Rechts oder einer nach $ 5 Absatz 1
Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes steuerbe-
freiten Stiftung des privaten Rechts können auf Antrag
des Steuerpflichtigen im Veranlagungszeitraum der
Zuwendung und in den folgenden neun Veranlagungs-
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zeiträumen bis zu einem Gesamtbetrag von 1 Million
Euro zusätzlich zu den Höchstbeträgen nach Absatz 1
Satz 1 abgezogen werden. ?Der besondere Abzugsbe-
trag nach Satz 1 bezieht sich auf den gesamten Zehn-
jahreszeitraum und kann der Höhe nach innerhalb
dieses Zeitraums nur einmal in Anspruch genommen
werden.3810dAbsatz4 giltentsprechend.

(2) "Zuwendungenan politischeParteienim Sinne
des & 2 des Parteiengesetzes sind bis zur Höhe von
insgesamt 1 650 Euro und im Fall der Zusammenver-
anlagung von Ehegatten bis zur Höhe von insgesamt
3 300 Euro im Kalenderjahr abzugsfähig. ?Sie können
nur insoweit als Sonderausgaben abgezogen werden,
als für sie nichteineSteuerermäßigungnach$ 34gge-
währt worden ist.

(3) "Als Zuwendungim Sinne dieserVorschriftgilt
auch die Zuwendung von Wirtschaftsgütern mit Aus-
nahme von Nutzungen und Leistungen. ?lst das Wirt-
schaftsgut unmittelbar vor seiner Zuwendung einem
Betriebsvermögen entnommen worden, so darf bei
der Ermittlung der Zuwendungshöhe der bei der Ent-
nahme angesetzte Wert nicht überschritten wer-
den. 3Ansonsten bestimmt sich die Höhe der Zuwen-
dung nach dem gemeinen Wert des zugewendeten
Wirtschaftsguts, wenn dessen Veräußerung im Zeit-
punkt der Zuwendung keinen Besteuerungstatbestand
erfüllen würde. *In allen übrigen Fällen dürfen bei der
Ermittlung der Zuwendungshöhe die fortgeführten An-
schaffungs- oder Herstellungskosten nur überschritten
werden, soweit eine Gewinnrealisierung stattgefunden
hat. >Aufwendungen zugunsten einer Körperschaft, die
zum Empfang steuerlich abziehbarer Zuwendungen be-
rechtigt ist, können nur abgezogen werden, wenn ein
Anspruch auf die Erstattung der Aufwendungen durch
Vertrag oder Satzung eingeräumt und auf die Erstat-
tung verzichtet worden ist. &Der Anspruch darf nicht
unter der Bedingung des Verzichts eingeräumt worden
sein.

(4) 'Der Steuerpflichtigedarfauf die Richtigkeitder
Bestätigung über Spenden und Mitgliedsbeiträge ver-
trauen, es sei denn, dass er die Bestätigung durch un-
lautere Mittel oder falsche Angaben erwirkt hat oder
dass ihm die Unrichtigkeit der Bestätigung bekannt
oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt
war. 2Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrich-
tige Bestätigung ausstellt oder wer veranlasst, dass Zu-
wendungen nicht zu den in der Bestätigung angegebe-
nen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden,
haftetfürdieentgangeneSteuer.3Dieseistmit30 Pro-
zent des zugewendeten Betrags anzusetzen. “In den
Fällen des Satzes 2 zweite Alternative (Veranlasserhaf-
tung) ist vorrangig der Zuwendungsempfänger (inländi-
sche juristische Person des öffentlichen Rechts oder
inländische öffentliche Dienststelle oder nach $ 5
Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes
steuerbefreite Körperschaft, Personenvereinigung oder
Veermögensmasse)in Anspruch zu nehmen; die in die-
sen Fällen für den Zuwendungsempfänger handelnden
natürlichen Personen sind nur in Anspruch zu nehmen,
wenn die entgangeneSteuer nicht nach & 47 der
Abgabenordnung erloschen ist und Vollstreckungs-
maßnahmen gegen den Zuwendungsempfänger nicht
erfolgreich sind. ?Die Festsetzungsfrist für Haftungsan-
sprüche nach Satz 2 läuft nicht ab, solange die Fest-
setzungsfrist für von dem Empfänger der Zuwendung



3414

geschuldete Körperschaftsteuer für den Veranlagungs-
zeitraum nicht abgelaufen ist, in dem die unrichtige Be-
stätigung ausgestellt worden ist oder veranlasst wurde,
dass die Zuwendung nicht zu den in der Bestätigung
angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet
worden ist; & 191 Absatz 5 der Abgabenordnung ist
nicht anzuwenden.

& 10c
Sonderausgaben-Pauschbetrag

!Für Sonderausgaben nach den 88 9c und 10 Ab-
satz 1 Nummer 1, 1a, 4, 7 und 9 und nach & 10b wird
ein Pauschbetrag von 36 Euro abgezogen (Sonderaus-
gaben-Pauschbetrag), wenn der Steuerpflichtige nicht
höhere Aufwendungen nachweist. 2Im Fall der Zusam-
menveranlagung von Ehegatten verdoppelt sich der
Sonderausgaben-Pauschbetrag.

&10d
Verlustabzug

(1) 'Negative Einkünfte,die bei der Ermittlungdes
Gesamtbetrags der Einkünfte nicht ausgeglichen wer-
den, sind bis zu einem Betrag von 511 500 Euro, bei
Ehegatten, die nach den 8$ 26, 26b zusammenveran-
lagt werden, bis zu einem Betrag von 1 023 000 Euro
vom Gesamtbetrag der Einkünfte des unmittelbar
vorangegangenen Veranlagungszeitraums vorrangig
vor Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen
und sonstigen Abzugsbeträgen abzuziehen (Verlust-
rücktrag).Dabei wirdder Gesamtbetragder Einkünfte
des unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeit-
raums um die Begünstigungsbeträge nach $ 34a Ab-
satz 3 Satz 1 gemindert. ®Istfür den unmittelbar voran-
gegangenen Veranlagungszeitraum bereits ein Steuer-
bescheid erlassen worden, so ist er insoweit zu ändern,
als der Verlustrücktrag zu gewähren oder zu berichtigen
ist. *Das gilt auch dann, wenn der Steuerbescheid un-
anfechtbar geworden ist; die Festsetzungsfrist endet
insoweit nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den Ver-
anlagungszeitraum abgelaufen ist, in dem die negativen
Einkünfte nicht ausgeglichen werden. 5Auf Antrag des
Steuerpflichtigen ist ganz oder teilweise von der An-
wendung des Satzes 1 abzusehen. ®ImAntrag ist die
Höhe des Verlustrücktrags anzugeben.
(2) 'Nicht ausgeglichenenegative Einkünfte, die

nicht nach Absatz 1 abgezogen worden sind, sind in
den folgenden Veranlagungszeiträumen bis zu einem
Gesamtbetrag der Einkünfte von 1 Million Euro unbe-
schränkt, darüber hinaus bis zu 60 Prozent des 1 Mil-
lion Euro übersteigenden Gesamtbetrags der Einkünfte
vorrangig vor Sonderausgaben, außergewöhnlichen
Belastungen und sonstigen Abzugsbeträgen abzuzie-
hen (Verlustvortrag).?Bei Ehegatten,die nach den
88 26, 26b zusammenveranlagt werden, tritt an die
Stelle des Betrags von 1 Million Euro ein Betrag von
2 Millionen Euro. 3Der Abzug ist nur insoweit zulässig,
als die Verluste nicht nach Absatz 1 abgezogen worden
sind und in den vorangegangenen Veranlagungszeit-
räumen nicht nach Satz 1 und 2 abgezogen werden
konnten.
(3) (weggefallen)
(4) 'Der am Schluss eines Veranlagungszeitraums

verbleibende Verlustvortrag ist gesondert festzustel-

len. 2Verbleibender Verlustvortrag sind die bei der Er-
mittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte nicht ausge-
glichenen negativen Einkünfte, vermindert um die nach
Absatz 1 abgezogenen und die nach Absatz 2 abzieh-
baren Beträge und vermehrt um den auf den Schluss
des vorangegangenen Veranlagungszeitraums festge-
stellten verbleibenden Verlustvortrag. 3Zuständig für
die Feststellung ist das für die Besteuerung zuständige
Finanzamt. “Feststellungsbescheide sind zu erlassen,
aufzuheben oder zu ändern, soweit sich die nach Satz 2
zu berücksichtigenden Beträge ändern und deshalb der
entsprechende Steuerbescheid zu erlassen, aufzuhe-
ben oder zu ändern ist. °Satz 4 ist entsprechend anzu-
wenden, wenn der Erlass, die Aufhebung oder die Än-
derung des Steuerbescheids mangels steuerlicher Aus-
wirkungen unterbleibt. Die Feststellungsfrist endet
nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den Veranla-
gungszeitraum abgelaufen ist, auf dessen Schluss der
verbleibende Verlustvortrag gesondert festzustellen ist;
& 181 Absatz 5 der Abgabenordnung ist nur anzuwen-
den, wenn die zuständige Finanzbehörde die Feststel-
lung des Verlustvortrags pflichtwidrig unterlassen hat.

& 10e

Steuerbegünstigung der zu eigenen Wohn-
zwecken genutzten Wohnung im eigenen Haus

(1) 'Der SteuerpflichtigekannvondenHerstellungs-
kosten einer Wohnung in einem im Inland belegenen
eigenen Haus oder einer im Inland belegenen eigenen
Eigentumswohnung zuzüglich der Hälfte der Anschaf-
fungskosten für den dazugehörenden Grund und Bo-
den (Bemessungsgrundlage) im Jahr der Fertigstellung
und in den drei folgenden Jahren jeweils bis zu 6 Pro-
zent, höchstens jeweils 10 124 Euro, und in den vier
darauffolgenden Jahren jeweils bis zu 5 Prozent,
höchstens jeweils 8 437 Euro, wie Sonderausgaben ab-
ziehen. ?Voraussetzung ist, dass der Steuerpflichtige
die Wohnung hergestellt und in dem jeweiligen Jahr
des ZeitraumsnachSatz 1 (Abzugszeitraum)zu eige-
nen Wohnzwecken genutzt hat und die Wohnung keine
Ferienwohnung oder Wochenendwohnung ist. 3Eine
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt auch vor, wenn
Teile einer zu eigenen Wohnzwecken genutzten Woh-
nung unentgeltlich zu Wohnzwecken überlassen wer-
den. *Hat der Steuerpflichtige die Wohnung ange-
schafft, so sind die Sätze 1 bis 3 mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass an die Stelle des Jahres der Fertigstel-
lung das Jahr der Anschaffung und an die Stelle der
Herstellungskosten die Anschaffungskosten treten; hat
der Steuerpflichtige die Wohnung nicht bis zum Ende
des zweiten auf das Jahr der Fertigstellung folgenden
Jahres angeschafft, kann er von der Bemessungs-
grundlage im Jahr der Anschaffung und in den drei
folgenden Jahren höchstens jeweils 4 602 Euro und in
den vier darauffolgenden Jahren höchstens jeweils
3835 Euro abziehen. 58 6b Absatz 6 gilt sinnge-
mäß. ®Beieinem Anteil an der zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzten Wohnung kann der Steuerpflichtige
den entsprechenden Teil der Abzugsbeträge nach
Satz 1 wie Sonderausgabenabziehen.7WerdenTeile
der Wohnung nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzt,
ist die Bemessungsgrundlage um den auf den nicht zu
eigenen \Wohnzwecken entfallenden Teil zu kür-
zen. 8Satz 4 ist nicht anzuwenden, wenn der Steuer-



pflichtige die Wohnung oder einen Anteil daran von
seinem Ehegatten anschafft und bei den Ehegatten
die Voraussetzungen des $ 26 Absatz 1 vorliegen.

(2)Absatz 1 gilt entsprechendfür Herstellungskos-
ten zu eigenen Wohnzwecken genutzter Ausbauten und
Erweiterungen an einer im Inland belegenen, zu eige-
nen Wohnzwecken genutzten Wohnung.
(3) 'Der Steuerpflichtigekann die Abzugsbeträge

nach den Absätzen 1 und 2, die er in einem Jahr des
Abzugszeitraums nicht ausgenutzt hat, bis zum Ende
des Abzugszeitraums abziehen. ?Nachträgliche Her-
stellungskosten oder Anschaffungskosten, die bis zum
Ende des Abzugszeitraums entstehen, können vom
Jahr ihrer Entstehung an für die Veranlagungszeiträu-
me, in denen der Steuerpflichtige Abzugsbeträge nach
den Absätzen 1 und 2 hätte abziehen können, so be-
handelt werden, als wären sie zu Beginn des Abzugs-
zeitraums entstanden.

(4) "DieAbzugsbeträgenachdenAbsätzen1 und2
kann der Steuerpflichtige nur für eine Wohnung oder für
einen Ausbau oder eine Erweiterung abziehen. ?Ehegat-
ten, bei denen die Voraussetzungen des 8 26 Absatz 1
vorliegen, können die Abzugsbeträge nach den Absät-
zen 1 und 2 für insgesamt zwei der in Satz 1 bezeich-
neten Objekte abziehen, jedoch nicht gleichzeitig für
zwei in räumlichem Zusammenhang belegene Objekte,
wenn bei den Ehegatten im Zeitpunkt der Herstellung
oder Anschaffung der Objekte die Voraussetzungen
des $ 26 Absatz 1 vorliegen. 3DenAbzugsbeträgen ste-
hen die erhöhten Absetzungen nach 8 7b in der jewei-
ligen Fassung ab Inkrafttreten des Gesetzes vom
16. Juni 1964(BGBl. | S. 353)undnach8 15Absatz 1
bis 4 des Berlinförderungsgesetzes in der jeweiligen
Fassung ab Inkrafttreten des Gesetzes vom 11. Juli
1977(BGBl. I S. 1213)gleich.*Nutztder Steuerpflich-
tige die Wohnung im eigenen Haus oder die Eigentums-
wohnung(Erstobjekt)nichtbis zumAblaufdesAbzugs-
zeitraums zu eigenen Wohnzwecken und kann er des-
halb die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2
nicht mehr in Anspruch nehmen, so kann er die Ab-
zugsbeträge nach Absatz 1 bei einer weiteren Wohnung
im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 (Folgeobjekt)in An-
spruch nehmen, wenn er das Folgeobjekt innerhalb
von zwei Jahren vor und drei Jahren nach Ablauf des
Veranlagungszeitraums, in dem er das Erstobjekt letzt-
mals zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat, anschafft
oder herstellt; Entsprechendes gilt bei einem Ausbau
oder einer Erweiterung einer Wohnung. °Im Fall des
Satzes 4 ist der Abzugszeitraum für das Folgeobjekt
um die Anzahl der Veranlagungszeiträume zu kürzen,
in denen der Steuerpflichtige für das Erstobjekt die Ab-
zugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 hätte abziehen
können; hat der Steuerpflichtige das Folgeobjekt in ei-
nem Veranlagungszeitraum, in dem er das Erstobjekt
noch zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat, hergestellt
oder angeschafft oder ausgebaut oder erweitert, so
beginnt der Abzugszeitraum für das Folgeobjekt mit
Ablauf des Veranlagungszeitraums, in dem der Steuer-
pflichtige das Erstobjekt letztmals zu eigenen Wohn-
zwecken genutzt hat. $Für das Folgeobjekt sind die
Prozentsätze der vom Erstobjekt verbliebenen Jahre
maßgebend.7DemErstobjektim Sinne des Satzes 4
steht ein Erstobjekt im Sinne des $ 7b Absatz 5 Satz 4
sowie des & 15 Absatz 1 und des & 15b Absatz 1 des
Berlinförderungsgesetzes gleich. ®Ist für den Steuer-
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pflichtigenObjektverbrauchnach den Sätzen 1 bis 3
eingetreten, kann er die Abzugsbeträge nach den Ab-
sätzen 1 und 2 für ein weiteres, in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet belegenes Ob-
jekt abziehen, wenn der Steuerpflichtige oder dessen
Ehegatte, bei denen die Voraussetzungen des $ 26 Ab-
satz 1 vorliegen, in dem in Artikel 3 des Einigungsver-
trages genannten Gebiet zugezogen ist und
1. seinenausschließlichenWohnsitzin diesemGebiet

zu Beginn des Veranlagungszeitraums hat oder ihn
im Laufe des Veranlagungszeitraums begründet
oder

2. bei mehrfachem Wohnsitz einen Wohnsitz in diesem
Gebiet hat und sich dort überwiegend aufhält.

Voraussetzung für die Anwendung des Satzes 8 ist,
dass die Wohnung im eigenen Haus oder die Eigen-
tumswohnung vor dem 1. Januar 1995 hergestellt oder
angeschafft oder der Ausbau oder die Erweiterung vor
diesem Zeitpunkt fertig gestellt worden ist. !0Die
Sätze 2 und 4 bis 6 sind für im Satz 8 bezeichnete
Objektesinngemäßanzuwenden.

(5) 'Sind mehrereSteuerpflichtigeEigentümereiner
zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung, so ist
Absatz 4 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Anteil
des Steuerpflichtigen an der Wohnung einer Wohnung
gleichsteht; Entsprechendes gilt bei dem Ausbau oder
bei der Erweiterung einer zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzten Wohnung. ?Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn
Eigentümer der Wohnung der Steuerpflichtige und sein
Ehegatte sind und bei den Ehegatten die Voraussetzun-
gen des $ 26 Absatz 1 vorliegen. ®Erwirbtim Fall des
Satzes 2 ein Ehegatte infolge Erbfalls einen Miteigen-
tumsanteil an der Wohnung hinzu, so kann er die auf
diesen Anteil entfallenden Abzugsbeträge nach den Ab-
sätzen 1 und 2 weiter in der bisherigen Höhe abziehen;
Entsprechendes gilt, wenn im Fall des Satzes 2 wäh-
rend des Abzugszeitraums die Voraussetzungen des
& 26 Absatz 1 wegfallen und ein Ehegatte den Anteil
des anderen Ehegatten an der Wohnung emwirbt.

(5a) 'Die AbzugsbeträgenachdenAbsätzen1und2
können nur für die Veranlagungszeiträume in Anspruch
genommen werden, in denen der Gesamtbetrag der
Einkünfte 61 355 Euro, bei nach & 26b zusammenver-
anlagten Ehegatten 122 710 Euro nicht über-
steigt. ?Eine Nachholung von Abzugsbeträgen nach
Absatz 3 Satz 1 ist nur für Veranlagungszeiträume mög-
lich, in denen die in Satz 1 genannten Voraussetzungen
vorgelegen haben; Entsprechendes gilt für nachträgli-
che Herstellungskosten oder Anschaffungskosten im
Sinnedes Absatzes3 Satz 2.

(6) 'Aufwendungendes Steuerpflichtigen,die bis
zum Beginn der erstmaligen Nutzung einer Wohnung
im Sinne des Absatzes 1 zu eigenen Wohnzwecken
entstehen, unmittelbar mit der Herstellung oder An-
schaffung des Gebäudes oder der Eigentumswohnung
oder der Anschaffung des dazugehörenden Grund und
Bodens zusammenhängen, nicht zu den Herstellungs-
kosten oder Anschaffungskosten der Wohnung oder zu
den Anschaffungskosten des Grund und Bodens gehö-
ren und die im Fall der Vermietung oder Verpachtung
der Wohnung als Werbungskosten abgezogen werden
könnten, können wie Sonderausgaben abgezogen wer-
den. 2Wird eine Wohnung bis zum Beginn der erstmali-
gen Nutzung zu eigenen Wohnzwecken vermietet oder
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zu eigenen beruflichen oder eigenen betrieblichen Zwe-
cken genutzt und sind die Aufwendungen Werbungs-
kosten oder Betriebsausgaben, können sie nicht wie
Sonderausgaben abgezogen werden. Aufwendungen
nach Satz 1, die Erhaltungsaufwand sind und im Zu-
sammenhang mit der Anschaffung des Gebäudes oder
der Eigentumswohnung stehen, können insgesamt nur
bis zu 15 Prozent der Anschaffungskosten des Gebäu-
des oder der Eigentumswohnung, höchstens bis zu
15 Prozent von 76 694 Euro, abgezogen werden. *Die
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend bei Ausbauten und
Erweiterungen an einer zu Wohnzwecken genutzten
Wohnung.

(6a) 'Nimmtder SteuerpflichtigeAbzugsbeträgefür
ein Objekt nach den Absätzen 1 oder 2 in Anspruch
oder ist er auf Grund des Absatzes 5a zur Inanspruch-
nahme von Abzugsbeträgen für ein solches Objekt
nicht berechtigt, so kann er die mit diesem Objekt in
wirtschaftliichem Zusammenhang stehenden Schuld-
zinsen, die für die Zeit der Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken entstehen, im Jahr der Herstellung oder An-
schaffung und in den beiden folgenden Kalenderjahren
bis zur Höhe von jeweils 12 000 Deutsche Mark wie
Sonderausgaben abziehen, wenn er das Objekt vor
dem 1. Januar 1995 fertiggestellt oder vor diesem Zeit-
punkt bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung an-
geschafft hat. 2Soweit der Schuldzinsenabzugnach
Satz 1 nicht in vollem Umfang im Jahr der Herstellung
oder Anschaffung in Anspruch genommen werden
kann, kann er in dem dritten auf das Jahr der Herstel-
lung oder Anschaffung folgenden Kalenderjahr nachge-
holtwerden.3Absatz1 Satz 6 giltsinngemäß.

(7) 'Sind mehrereSteuerpflichtigeEigentümereiner
zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung, so kön-
nen die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 und
die Aufwendungen nach den Absätzen 6 und 6a geson-
dert und einheitlich festgestellt werden. ?Die für die
gesonderte Feststellung von Einkünften nach $ 180
Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a der Abgabenordnung
geltenden Vorschriften sind entsprechend anzuwenden.

810f
Steuerbegünstigungfür zu eigenen

Wohnzwecken genutzte Baudenkmale
und Gebäude in Sanierungsgebieten

und städtebaulichen Entwicklungsbereichen

(1) 'Der SteuerpflichtigekannAufwendungenan ei-
nem eigenen Gebäude im Kalenderjahr des Abschlus-
ses der Baumaßnahme und in den neun folgenden
Kalenderjahren jeweils bis zu 9 Prozent wie Sonderaus-
gaben abziehen, wenn die Voraussetzungen des & 7h
oder des $ 7i vorliegen. ?Dies gilt nur, soweit er das
Gebäude in dem jeweiligen Kalenderjahr zu eigenen
Wohnzwecken nutzt und die Aufwendungen nicht in
die Bemessungsgrundlage nach 8 10e oder dem Eigen-
heimzulagengesetz einbezogen hat. 3Für Zeiträume, für
die der Steuerpflichtige erhöhte Absetzungen von Auf-
wendungen nach $ 7h oder $ 7i abgezogen hat, kann er
für diese Aufwendungen keine Abzugsbeträge nach
Satz 1 in Anspruch nehmen. *Eine Nutzung zu eigenen
Wohnzwecken liegt auch vor, wenn Teile einer zu eige-
nen Wohnzwecken genutzten Wohnung unentgeltlich
zu Wohnzwecken überlassen werden.

(2) 'Der Steuerpflichtigekann Erhaltungsaufwand,
der an einem eigenen Gebäude entsteht und nicht zu
den Betriebsausgaben oder Werbungskosten gehört,
im Kalenderjahr des Abschlusses der Maßnahme und
in den neun folgenden Kalenderjahren jeweils bis zu
9 Prozent wie Sonderausgaben abziehen, wenn die Vo-
raussetzungen des & 11a Absatz 1 in Verbindung mit
& 7h Absatz 2 oder des $ 11b Satz 1 oder 2 in Verbin-
dung mit $ 7i Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 vorlie-
gen. ?Dies gilt nur, soweit der Steuerpflichtige das Ge-
bäude in dem jeweiligen Kalenderjahr zu eigenen
Wohnzwecken nutzt und diese Aufwendungen nicht
nach8 10eAbsatz6 oder$ 10iabgezogenhat.3Soweit
der Steuerpflichtigedas Gebäudewährenddes Vertei-
lungszeitraums zur Einkunftserzielung nutzt, ist der
noch nicht berücksichtigte Teil des Erhaltungsauf-
wands im Jahr des Übergangs zur Einkunftserzielung
wie Sonderausgaben abzuziehen. *Absatz 1 Satz 4 ist
entsprechend anzuwenden.

(3) 'Die AbzugsbeträgenachdenAbsätzen1 und2
kann der Steuerpflichtigenur bei einemGebäude in
Anspruch nehmen. ?Ehegatten, bei denen die Voraus-
setzungen des &26 Absatz 1 vorliegen, können die Ab-
zugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 bei insgesamt
zweiGebäudenabziehen.3GebäudenimSinnederAb-
sätze 1 und 2 stehen Gebäude gleich, für die Abzugs-
beträgenach$ 52Absatz21 Satz 6 inVerbindungmit
&51 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe x oder Buchstabe y
des Einkommensteuergesetzes 1987 in der Fassung
der Bekanntmachungvom 27. Februar1987 (BGBl. I
S. 657) in Anspruch genommen worden sind; Entspre-
chendes gilt für Abzugsbeträge nach $ 52 Absatz 21
Satz 7.

(4) "SindmehrereSteuerpflichtigeEigentümereines
Gebäudes, so ist Absatz 3 mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass der Anteil des Steuerpflichtigen an einem
solchenGebäudedem Gebäudegleichsteht.?Erwirbt
ein Miteigentümer, der für seinen Anteil bereits Abzugs-
beträge nach Absatz 1 oder Absatz 2 abgezogen hat,
einen Anteil an demselben Gebäude hinzu, kann er für
danachvon ihmdurchgeführteMaßnahmenim Sinne
der Absätze 1 oder 2 auch die Abzugsbeträge nach
den Absätzen 1 und 2 in Anspruch nehmen, die auf
den hinzuerworbenen Anteil entfallen. 38 10e Absatz 5
Satz 2 und3 sowieAbsatz 7 ist sinngemäßanzuwen-
den.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf Gebäudeteile,die
selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind, und
auf Eigentumswohnungen entsprechend anzuwenden.

$109
Steuerbegünstigungfür

schutzwürdige Kulturgüter, die
weder zur Einkunftserzielung noch

zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden

(1) '!Der Steuerpflichtigekann Aufwendungenfür
Herstellungs- und Erhaltungsmaßnahmen an eigenen
schutzwürdigen Kulturgütern im Inland, soweit sie öf-
fentliche oder private Zuwendungen oder etwaige aus
diesen Kulturgütern erzielte Einnahmen übersteigen, im
Kalenderjahr des Abschlusses der Maßnahme und in
den neun folgenden Kalenderjahren jeweils bis zu 9 Pro-



zent wie Sonderausgaben abziehen. ?Kulturgüter im
Sinnedes Satzes1 sind
1. Gebäude oder Gebäudeteile, die nach den jeweili-

gen landesrechtlichen Vorschriften ein Baudenkmal
sind,

2. Gebäude oder Gebäudeteile, die für sich allein nicht
die Voraussetzungen für ein Baudenkmal erfüllen,
aber Teil einer nach den jeweiligen landesrechtlichen
Vorschriften als Einheit geschützten Gebäudegruppe
oder Gesamtanlage sind,

3. gärtnerische, bauliche und sonstige Anlagen, die
keine Gebäude oder Gebäudeteile und nach den je-
weiligen landesrechtlichen Vorschriften unter Schutz
gestellt sind,

4. Mobiliar, Kunstgegenstände, Kunstsammlungen,
wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken oder
Archive, die sich seit mindestens 20 Jahren im Be-
sitz der Familie des Steuerpflichtigen befinden oder
in das Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes
oder das Verzeichnis national wertvoller Archive
eingetragen sind und deren Erhaltung wegen ihrer
Bedeutung für Kunst, Geschichte oder Wissenschaft
im öffentlichen Interesse liegt,

wenn sie in einem den Verhältnissen entsprechenden
Umfang der wissenschaftlichen Forschung oder der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, es sei denn,
dem Zugang stehen zwingende Gründe des Denkmal-
oder Archivschutzes entgegen. ®DieMaßnahmen müs-
sen nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen der
Denkmal- und Archivpflege erforderlich und in Abstim-
mung mit der in Absatz 3 genannten Stelle durchge-
führt worden sein; bei Aufwendungen für Herstellungs-
und Erhaltungsmaßnahmen an Kulturgütern im Sinne
des Satzes 2 Nummer 1 und 2 ist & 7i Absatz 1 Satz 1
bis 4 sinngemäß anzuwenden.
(2) 'Die AbzugsbeträgenachAbsatz 1 Satz 1 kann

der Steuerpflichtige nur in Anspruch nehmen, soweit er
die schutzwürdigen Kulturgüter im jeweiligen Kalender-
jahr weder zur Erzielung von Einkünften im Sinne des
& 2 noch Gebäude oder Gebäudeteilezu eigenen
Wohnzwecken nutzt und die Aufwendungen nicht nach
& 10e Absatz 6, $ 10h Satz 3 oder $ 10i abgezogen
hat. ?Für Zeiträume, für die der Steuerpflichtige von
Aufwendungen Absetzungen für Abnutzung, erhöhte
Absetzungen, Sonderabschreibungen oder Beträge
nach $ 10e Absatz 1 bis 5, den 88 10f, 10h, 15b des
Berlinförderungsgesetzes oder & 7 des Fördergebiets-
gesetzes abgezogen hat, kann er für diese Aufwendun-
gen keine Abzugsbeträge nach Absatz 1 Satz 1 in An-
spruch nehmen; Entsprechendes gilt, wenn der Steuer-
pflichtige für Aufwendungen die Eigenheimzulage nach
dem Eigenheimzulagengesetz in Anspruch genommen
hat. 3Soweit die Kulturgüter während des Zeitraums
nach Absatz 1 Satz 1 zur Einkunftserzielung genutzt
werden, ist der noch nicht berücksichtigte Teil der Auf-
wendungen, die auf Erhaltungsarbeiten entfallen, im
Jahr des Übergangs zur Einkunftserzielung wie Sonder-
ausgaben abzuziehen.

(3) "Der Steuerpflichtigekann den Abzug vorneh-
men, wenn er durch eine Bescheinigung der nach Lan-
desrecht zuständigen oder von der Landesregierung
bestimmten Stelle die Voraussetzungen des Absatzes 1
für das Kulturgut und für die Erforderlichkeit der Auf-
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wendungen nachweist. ?Hat eine der für Denkmal- oder
Archivpflege zuständigen Behörde ihm Zuschüsse ge-
währt, so hat die Bescheinigung auch deren Höhe zu
enthalten; werden ihm solche Zuschüsse nach Ausstel-
lung der Bescheinigung gewährt, so ist diese entspre-
chend zu ändern.

(4) 'Die Absätze 1 bis 3 sind auf Gebäudeteile,die
selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind, so-
wie auf Eigentumswohnungen und im Teileigentum
stehende Räume entsprechend anzuwenden. 28 10e
Absatz 7 giltsinngemäß.

810h
Steuerbegünstigung

der unentgeltlich zu Wohnzwecken
überlassenen Wohnung im eigenen Haus

!Der Steuerpflichtige kann von den Aufwendungen,
die ihm durch Baumaßnahmen zur Herstellung einer
Wohnung entstanden sind, im Jahr der Fertigstellung
und in den drei folgenden Jahren jeweils bis zu 6 Pro-
zent, höchstens jeweils 10 124 Euro, und in den vier
darauffolgenden Jahren jeweils bis zu 5 Prozent,
höchstens jeweils 8 437 Euro, wie Sonderausgaben ab-
ziehen. 2Voraussetzung ist, dass
1. der Steuerpflichtigenachdem30. September1991

den Bauantrag gestellt oder mit der Herstellung be-
gonnen hat,

2. die Baumaßnahmenan einemGebäude im Inland
durchgeführt worden sind, in dem der Steuerpflich-
tige im jeweiligen Jahr des Zeitraums nach Satz 1
eine eigene Wohnung zu eigenen Wohnzwecken
nutzt,

3. die Wohnung keine Ferienwohnung oder Wochen-
endwohnung ist,

4. der Steuerpflichtige die Wohnung insgesamt im je-
weiligen Jahr des Zeitraums nach Satz 1 voll unent-
geltlichaneinenAngehörigenimSinnedes$ 15Ab-
satz 1 Nummer 3 und 4 der Abgabenordnung auf
Dauer zu Wohnzwecken überlassen hat und

5. der Steuerpflichtige die Aufwendungen nicht in die
Bemessungsgrundlagenach den 8$ 10e, 10f Ab-
satz 1, 8 10g, 52 Absatz 21 Satz 6 oder nach & 7
des Fördergebietsgesetzes einbezogen hat.

38 10e Absatz 1 Satz 5 und 6, Absatz 3, 5a, 6 und 7 gilt
sinngemäß.

810i
Vorkostenabzug bei einer nach dem

Eigenheimzulagengesetz begünstigten Wohnung
(1) 'Der SteuerpflichtigekannnachstehendeVorkos-

ten wie Sonderausgaben abziehen:
1. eine Pauschale von 1 790 Euro im Jahr der Fertig-

stellung oder Anschaffung, wenn er für die Wohnung
im Jahr der Herstellung oder Anschaffung oder in
einem der zwei folgenden Jahre eine Eigenheimzu-
lage nach dem Eigenheimzulagengesetz in An-
spruch nimmt, und

2. Erhaltungsaufwendungen bis zu 11 504 Euro, die
a) bis zum Beginn der erstmaligen Nutzung einer

Wohnung zu eigenen Wohnzwecken entstanden
sind oder
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b) bis zum Ablauf des auf das Jahr der Anschaffung
folgenden Kalenderjahres entstanden sind, wenn
der Steuerpflichtige eine von ihm bisher als Mie-
ter genutzte Wohnung anschafft.

?Die Erhaltungsaufwendungen nach Satz 1 Nummer 2
müssen unmittelbar mit der Herstellung oder Anschaf-
fung des Gebäudes oder der Eigentumswohnung zu-
sammenhängen, dürfen nicht zu den Herstellungskos-
ten oder Anschaffungskosten der Wohnung oder zu
den Anschaffungskosten des Grund und Bodens ge-
hören und müssten im Fall der Vermietung und Ver-
pachtung der Wohnung als Werbungskosten abge-
zogen werden können. 3Wird eine Wohnung bis zum
Beginn der erstmaligen Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken vermietet oder zu eigenen beruflichen oder
eigenen betrieblichen Zwecken genutzt und sind die
Erhaltungsaufwendungen Werbungskosten oder Be-
triebsausgaben, können sie nicht wie Sonderausgaben
abgezogen werden. “Bei einem Anteil an der zu eige-
nen Wohnzwecken genutzten Wohnung kann der Steu-
erpflichtige den entsprechenden Teil der Abzugsbe-
trägenachSatz 1 wieSonderausgabenabziehen.Die
vorstehenden Sätze gelten entsprechend bei Ausbau-
ten und Erweiterungen an einer zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzten Wohnung.

(2) Sind mehrereSteuerpflichtigeEigentümereiner
zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung, können
die Aufwendungen nach Absatz 1 gesondert und ein-
heitlich festgestellt werden. 2Die für die gesonderte
Feststellung von Einkünften nach 8 180 Absatz 1 Num-
mer 2 Buchstabe a der Abgabenordnung geltenden
Vorschriften sind entsprechend anzuwenden.

6. Vereinnahmung
und Verausgabung

8 11
(1) "Einnahmensind innerhalbdes Kalenderjahres

bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zugeflossen
sind. 2Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen, die
dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn oder kurze
Zeit nach Beendigung des Kalenderjahres, zu dem sie
wirtschaftlich gehören, zugeflossen sind, gelten als in
diesem Kalenderjahr bezogen. ?Der Steuerpflichtige
kann Einnahmen, die auf einer Nutzungsüberlassung
im Sinne des Absatzes 2 Satz 3 beruhen, insgesamt
auf den Zeitraum gleichmäßig verteilen, für den die
Vorauszahlung geleistet wird. *Für Einnahmen aus
nichtselbständigerArbeit gilt & 38a Absatz 1 Satz 2
und 3 und $ 40 Absatz 3 Satz 2. °Die Vorschriften über
die Gewinnermittlung($4 Absatz 1,&5)bleibenunbe-
rührt.

(2) Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzusetzen,
in dem sie geleistet worden sind. 2Für regelmäßig wie-
derkehrende Ausgaben gilt Absatz 1 Satz 2 entspre-
chend. ®WerdenAusgaben für eine Nutzungsüberlas-
sung von mehr als fünf Jahren imVoraus geleistet, sind
sie insgesamt auf den Zeitraum gleichmäßig zu vertei-
len, für den die Vorauszahlung geleistet wird. *Satz 3 ist
auf ein Damnum oder Disagio nicht anzuwenden, so-
weit dieses marktüblich ist. ?8 42 der Abgabenordnung
bleibt unberührt. $Die Vorschriften über die Gewinner-
mittlung($4 Absatz 1, 8 5) bleibenunberührt.

8 1la
Sonderbehandlungvon Erhaltungsaufwand

bei Gebäuden in Sanierungsgebieten
und städtebaulichen Entwicklungsbereichen

(1) 'Der SteuerpflichtigekanndurchZuschüsseaus
Sanierungs- oder Entwicklungsförderungsmitteln nicht
gedeckten Erhaltungsaufwand für Maßnahmen im
Sinnedes $ 177des Baugesetzbuchsan einemim In-
land belegenen Gebäude in einem förmlich festgeleg-
ten Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwick-
lungsbereich auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig vertei-
len. ?Satz 1 ist entsprechend anzuwenden auf durch
Zuschüsse aus Sanierungs- oder Entwicklungsförde-
rungsmitteln nicht gedeckten Erhaltungsaufwand für
Maßnahmen, die der Erhaltung, Erneuerung und funk-
tionsgerechten Verwendung eines Gebäudes im Sinne
des Satzes 1 dienen, das wegen seiner geschichtli-
chen, künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung
erhalten bleiben soll, und zu deren Durchführung sich
der Eigentümer neben bestimmten Modernisierungs-
maßnahmen gegenüber der Gemeinde verpflichtet hat.
(2) "Wirddas GebäudewährenddesVerteilungszeit-

raums veräußert, ist der noch nicht berücksichtigte Teil
des Erhaltungsaufwands im Jahr der Veräußerung als
Betriebsausgaben oder Werbungskosten abzuset-
zen. 2Das Gleiche gilt, wenn ein nicht zu einem Be-
triebsvermögen gehörendes Gebäude in ein Betriebs-
vermögen eingebracht oder wenn ein Gebäude aus
dem Betriebsvermögen entnommen oder wenn ein Ge-
bäude nicht mehr zur Einkunftserzielung genutzt wird.
(3)Stehtdas GebäudeimEigentummehrererPerso-

nen, ist der in Absatz 1 bezeichnete Erhaltungsaufwand
von allen Eigentümern auf den gleichen Zeitraum zu
verteilen.

(4)8 7hAbsatz2 und3 ist entsprechendanzuwen-
den.

8 11b
Sonderbehandlungvon

Erhaltungsaufwand bei Baudenkmalen
1DerSteuerpflichtigekanndurchZuschüsseaus öf-

fentlichen Kassen nicht gedeckten Erhaltungsaufwand
für ein im Inland belegenes Gebäude oder Gebäudeteil,
das nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften
ein Baudenkmal ist, auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig
verteilen, soweit die Aufwendungen nach Art und Um-
fang zur Erhaltungdes Gebäudesoder Gebäudeteils
als Baudenkmal oder zu seiner sinnvollen Nutzung er-
forderlich und die Maßnahmen in Abstimmung mit der
in 8 7i Absatz 2 bezeichneten Stelle vorgenommen wor-
den sind. ?2DurchZuschüsse aus Öffentlichen Kassen
nicht gedeckten Erhaltungsaufwand für ein im Inland
belegenes Gebäude oder Gebäudeteil, das für sich al-
lein nicht die Voraussetzungen für ein Baudenkmal er-
füllt, aber Teil einer Gebäudegruppe oder Gesamtan-
lage ist, die nach den jeweiligen landesrechtlichen Vor-
schriften als Einheit geschützt ist, kann der Steuer-
pflichtige auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig verteilen,
soweit die Aufwendungen nach Art und Umfang zur Er-
haltung des schützenswerten äußeren Erscheinungsbil-
des der Gebäudegruppe oder Gesamtanlage erforder-
lichunddieMaßnahmeninAbstimmungmitder in&7i
Absatz 2 bezeichneten Stelle vorgenommen worden
sind. 38 7h Absatz 3 und & 7i Absatz 1 Satz 2 und



Absatz 2 sowie & 11a Absatz 2 und 3 sind entspre-
chend anzuwenden.

7. Nicht abzugsfähige Ausgaben

812
Soweit in den 88 9c, 10 Absatz 1 Nummer 1, 2 bis 4,

7 und 9, 8$ 10a, 10b und den 88 33 bis 33b nichts
anderes bestimmt ist, dürfen weder bei den einzelnen
Einkunftsarten noch vom Gesamtbetrag der Einkünfte
abgezogen werden
1. die für den Haushalt des Steuerpflichtigen und für

den Unterhalt seiner Familienangehörigen aufge-
wendeten Beträge. ?2Dazugehören auch die Aufwen-
dungen für die Lebensführung, die die wirtschaftli-
che oder gesellschaftliche Stellung des Steuerpflich-
tigen mit sich bringt, auch wenn sie zur Förderung
des Berufs oder der Tätigkeit des Steuerpflichtigen
erfolgen;

2. freiwillige Zuwendungen, Zuwendungen auf Grund
einer freiwillig begründeten Rechtspflicht und Zu-
wendungen an eine gegenüber dem Steuerpflichti-
gen oder seinem Ehegatten gesetzlich unterhalts-
berechtigte Person oder deren Ehegatten, auch
wenn diese Zuwendungen auf einer besonderen Ver-
einbarung beruhen;

3. die Steuern vom Einkommen und sonstige Perso-
nensteuern sowie die Umsatzsteuer für Umsätze,
die Entnahmen sind, und die Vorsteuerbeträge auf
Aufwendungen, für die das Abzugsverbot der Num-
mer 1 oder des $ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 bis 5,
7 oder Absatz 7 gilt; das gilt auch für die auf diese
Steuern entfallenden Nebenleistungen;

4. in einem Strafverfahren festgesetzte Geldstrafen,
sonstige Rechtsfolgen vermögensrechtlicher Art,
bei denen der Strafcharakter überwiegt, und Leis-
tungen zur Erfüllung von Auflagen oder Weisungen,
soweit die Auflagen oder Weisungen nicht lediglich
der Wiedergutmachung des durch die Tat verursach-
ten Schadens dienen;

5. Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erst-
malige Berufsausbildung und für ein Erststudium,
wenn diese nicht im Rahmen eines Dienstverhältnis-
ses stattfinden.

8. Die einzelnen Einkunftsarten

a) Land- und Forstwirtschaft
($S2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1)

8 13
Einkünfteaus Land- und Forstwirtschaft

(1) Einkünfteaus Land- undForstwirtschaftsind
1. Einkünfte aus dem Betrieb von Landwirtschaft,

Forstwirtschaft, Weinbau, Gartenbau und aus allen
Betrieben, die Pflanzen und Pflanzenteile mit Hilfe
der Naturkräfte gewinnen. 2Zudiesen Einkünften ge-
hören auch die Einkünfte aus der Tierzucht und Tier-
haltung, wenn im Wirtschaftsjahr
für die ersten
20 Hektar nicht mehr als 10 Vieheinheiten,
für die nächsten
10 Hektar nicht mehr als 7 Vieheinheiten,
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für die nächsten
20 Hektar nicht mehr als 6 Vieheinheiten,
für die nächsten
50 Hektar nicht mehr als 3 Vieheinheiten
und für die weitere
Fläche nicht mehr als 1,5 Vieheinheiten
je Hektar der vom Inhaber des Betriebs regelmäßig
landwirtschaftlich genutzten Fläche erzeugt oder ge-
halten werden. 3Die Tierbestände sind nach dem
Futterbedarf in Vieheinheiten umzurechnen. *8 51
Absatz 2 bis 5 des Bewertungsgesetzes ist anzu-
wenden. °Die Einkünfte aus Tierzucht und Tierhal-
tung einer Gesellschaft, bei der die Gesellschafter
als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind,
gehören zu den Einkünften im Sinne des Satzes 1,
wenn die Voraussetzungen des & 5ila des Bewer-
tungsgesetzes erfüllt sind und andere Einkünfte der
Gesellschafter aus dieser Gesellschaft zu den Ein-
künften aus Land- und Forstwirtschaft gehören;

2. Einkünfte aus sonstiger land- und forstwirtschaftli-
cherNutzung($62 Bewertungsgesetz);

3. Einkünfte aus Jagd, wenn diese mit dem Betrieb
einer Landwirtschaft oder einer Forstwirtschaft im
Zusammenhang steht;

4. Einkünfte von Hauberg-, Wald-, Forst- und Laubge-
nossenschaften und ähnlichen Realgemeinden im
Sinne des $ 3 Absatz 2 des Körperschaftsteuerge-
setzes.
(2)Zu den EinkünftenimSinnedes Absatzes1 ge-

hören auch
1. Einkünfte aus einem land- und forstwirtschaftlichen

Nebenbetrieb. 2Als Nebenbetrieb gilt ein Betrieb, der
dem land- und forstwirtschaftlichen Hauptbetrieb zu
dienen bestimmt ist;

2. der Nutzungswert der Wohnung des Steuerpflichti-
gen, wenn die Wohnung die bei Betrieben gleicher
Art üblicheGröße nicht überschreitetund das Ge-
bäude oder der Gebäudeteil nach den jeweiligen lan-
desrechtlichen Vorschriften ein Baudenkmal ist;

3. die Produktionsaufgaberente nach dem Gesetz zur
Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen
Erwerbstätigkeit.
(3) "Die Einkünfteaus Land- und Forstwirtschaft

werden bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Ein-
künfte nur berücksichtigt, soweit sie den Betrag von
670 Euro übersteigen. ?2Satz1 ist nur anzuwenden,
wenn die Summe der Einkünfte 30 700 Euro nicht über-
steigt. $Im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegat-
ten verdoppeln sich die Beträge der Sätze 1 und 2.

(4) "Absatz2 Nummer2 findetnurAnwendung,so-
fern im Veranlagungszeitraum 1986 bei einem Steuer-
pflichtigen für die von ihm zu eigenen Wohnzwecken
oder zu Wohnzwecken des Altenteilers genutzte Woh-
nung die Voraussetzungen für die Anwendung des 8 13
Absatz 2 Nummer 2 des Einkommensteuergesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997
(BGBI.|S. 821)vorlagen.?DerSteuerpflichtigekannfür
einen Veranlagungszeitraum nach dem Veranlagungs-
zeitraum 1998 unwiderruflich beantragen, dass Absatz 2
Nummer 2 ab diesem Veranlagungszeitraum nicht mehr
angewendetwird. 3852 Absatz 21 Satz 4 und 6 des
Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Be-



3420

kanntmachungvom 16.April 1997(BGBl. I S. 821) ist
entsprechend anzuwenden. “im Fall des Satzes 2 gel-
ten die Wohnung des Steuerpflichtigen und die Alten-
teilerwohnung sowie der dazugehörende Grund und
Boden zu dem Zeitpunkt als entnommen, bis zu dem
Absatz 2 Nummer 2 letztmals angewendet wird. ®Der
EntnahmegewinnbleibtaußerAnsatz.&Werden
1. die Wohnung und der dazugehörende Grund und

Boden entnommen oder veräußert, bevor sie nach
Satz 4 als entnommen gelten, oder

2. eine vor dem 1. Januar 1987 einem Dritten entgelt-
lich zur Nutzung überlassene Wohnung und der
dazugehörende Grund und Boden für eigene Wohn-
zwecke oder für Wohnzwecke eines Altenteilers ent-
nommen,

bleibt der Entnahme- oder Veräußerungsgewinn eben-
falls außer Ansatz; Nummer 2 ist nur anzuwenden, so-
weit nicht Wohnungen vorhanden sind, die Wohnzwe-
cken des Eigentümers des Betriebs oder Wohnzwecken
eines Altenteilers dienen und die unter Satz 4 oder
unter Nummer 1 fallen.
(5)Wird Grund und Boden dadurch entnommen,

dass auf diesem Grund und Boden die Wohnung des
Steuerpflichtigen oder eine Altenteilerwohnung errich-
tet wird, bleibt der Entnahmegewinn außer Ansatz; der
Steuerpflichtige kann die Regelung nur für eine zu ei-
genen Wohnzwecken genutzte Wohnung und für eine
Altenteilerwohnung in Anspruch nehmen.

(6) 'Werden einzelneWirtschaftsgütereines land-
und forstwirtschaftlichen Betriebs auf einen der ge-
meinschaftlichen Tierhaltung dienenden Betrieb im
Sinne des $ 34 Absatz 6a des Bewertungsgesetzes
einer Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft oder
eines Vereins gegen Gewährung von Mitgliedsrechten
übertragen, so ist die auf den dabei entstehenden Ge-
winn entfallende Einkommensteuer auf Antrag in jähr-
lichen Teilbeträgen zu entrichten. ?2Dereinzelne Teilbe-
trag muss mindestens ein Fünftel dieser Steuer betra-
gen.

(7) 8 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, Absatz 1a, Ab-
satz 2 Satz 2 und 3, 88 15a und 15b sind entsprechend
anzuwenden.

8 13a
Ermittlung des Gewinns aus Land-

und Forstwirtschaft nach Durchschnittssätzen
(1) 'Der Gewinnist für einenBetriebder Land- und

Forstwirtschaft nach den Absätzen 3 bis 6 zu ermitteln,
wenn
1. der Steuerpflichtigenicht auf Grund gesetzlicher

Vorschriften verpflichtet ist, Bücher zu führen und
regelmäßig Abschlüsse zu machen, und

2. die selbst bewirtschaftete Fläche der landwirtschaft-
lichen Nutzung ($ 34 Absatz 2 Nummer1 Buch-
stabe a des Bewertungsgesetzes) ohne Sonder-
kulturen ($ 52 des Bewertungsgesetzes)nicht
20 Hektar überschreitet und

3. die Tierbestände insgesamt 50 Vieheinheiten (An-
lage 1 zum Bewertungsgesetz) nicht übersteigen
und

4. der Wert der selbst bewirtschafteten Sondernutzun-
gen nach Absatz 5 nicht mehr als 2 000 Deutsche
Mark je Sondernutzung beträgt.

?Der Gewinn ist letztmalig für das Wirtschaftsjahr nach
Durchschnittssätzen zu ermitteln, das nach Bekannt-
gabe der Mitteilung endet, durch die die Finanzbehörde
aufdenBeginnderBuchführungspflicht($141Absatz2
der Abgabenordnung) oder den Wegfall einer anderen
Voraussetzung des Satzes 1 hingewiesen hat.

(2) 'Auf Antrag des Steuerpflichtigenist für einen
Betriebim Sinne des Absatzes 1 der Gewinnfür vier
aufeinander folgende Wirtschaftsjahre nicht nach den
Absätzen3 bis 6 zu ermitteln.?2Wirdder Gewinneines
dieser Wirtschaftsjahre durch den Steuerpflichtigen
nicht durch Betriebsvermögensvergleich oder durch
Vergleich der Betriebseinnahmen mit den Betriebsaus-
gaben ermittelt, ist der Gewinn für den gesamten Zeit-
raum von vier Wirtschaftsjahren nach den Absätzen 3
bis 6 zu ermitteln. $Der Antrag ist bis zur Abgabe der
Steuererklärung, jedoch spätestens zwölf Monate nach
Ablauf des ersten Wirtschaftsjahres, auf das er sich be-
zieht, schriftlich zu stellen. *Er kann innerhalb dieser
Frist zurückgenommen werden.
(3) 'Durchschnittssatzgewinnist die Summeaus
. demGrundbetrag(Absatz4),_

2. denZuschlägenfürSondernutzungen(Absatz5),
3. den nach Absatz 6 gesondert zu ermittelnden Ge-

winnen,
4. den vereinnahmten Miet- und Pachtzinsen,
5. den vereinnahmten Kapitalerträgen, die sich aus Ka-

pitalanlagen von Veräußerungserlösen im Sinne des
Absatzes 6 Satz 1 Nummer 2 ergeben.

2Abzusetzen sind verausgabte Pachtzinsen und dieje-
nigen Schuldzinsen und dauernden Lasten, die Be-
triebsausgaben sind. 3Die abzusetzenden Beträge dür-
fen insgesamt nicht zu einem Verlust führen.

(4) "DieHöhedes Grundbetragsrichtetsich beider
landwirtschaftlichen Nutzung ohne Sonderkulturen
nachdemHektarwert(840Absatz1Satz3 des Bewer-
tungsgesetzes) der selbst bewirtschafteten Fläche. ?Je
Hektar der landwirtschaftlichen Nutzung sind anzuset-
zen
1. bei einem Hektarwert

bis 300 Deutsche Mark 205 Euro,
2. bei einem Hektarwert

über 300 Deutsche Mark
bis 500 Deutsche Mark 307 Euro,

3. bei einem Hektarwert
über 500 Deutsche Mark
bis 1 000 Deutsche Mark 358 Euro,

4. bei einem Hektarwert
über 1 000 Deutsche Mark
bis 1 500 Deutsche Mark 410 Euro,

5. bei einem Hektarwert
über 1 500 Deutsche Mark
bis 2 000 Deutsche Mark 461 Euro,

6. bei einem Hektarwert
über 2 000 Deutsche Mark 512 Euro.



(5) !Als Sondernutzungengeltendie in$ 34Absatz2
Nummer 1 Buchstabe b bis e des Bewertungsgesetzes
genannten Nutzungen, die in & 34 Absatz 2 Nummer 2
des Bewertungsgesetzes genannten Wirtschaftsgüter,
die Nebenbetriebe($ 34 Absatz 2 Nummer3 Bewer-
tungsgesetz)und die Sonderkulturen($ 52 Bewer-
tungsgesetz).2DieWerte der Sondernutzungensind
aus den jeweils zuletzt festgestellten Einheitswerten
oder den nach 8 125 des Bewertungsgesetzes ermittel-
ten Ersatzwirtschaftswerten abzuleiten. ®Bei Sonder-
nutzungen, deren Werte jeweils 500 Deutsche Mark
übersteigen, ist für jede Sondernutzung ein Zuschlag
von 512 Euro zu machen. *Satz 3 ist bei der forstwirt-
schaftlichen Nutzung nicht anzuwenden.

(6) !In den Durchschnittssatzgewinnsind über die
nach den Absätzen 4 und 5 zu ermittelnden Beträge
hinaus auch Gewinne, soweit sie insgesamt 1 534 Euro
übersteigen, einzubeziehen aus

1. der forstwirtschaftlichen Nutzung,

2. der Veräußerung oder Entnahme von Grund und
Boden und Gebäuden sowie der im Zusammenhang
mit einer Betriebsumstellung stehenden Veräuße-
rung oder Entnahme von Wirtschaftsgütern des
übrigen Anlagevermögens,

3. Dienstleistungen und vergleichbaren Tätigkeiten,
sofern diese dem Bereich der Land- und Forstwirt-
schaft zugerechnet und nicht für andere Betriebe der
Land- und Forstwirtschaft erbracht werden,

4. der Auflösung von Rücklagen nach $ 6c und von
Rücklagen für Ersatzbeschaffung.

?BeiderErmittlungderGewinnenachSatz 1Nummer1
und 2 ist $ 4 Absatz 3 entsprechend anzuwenden. 3Der
Gewinn aus den in Nummer 3 genannten Tätigkeiten
beträgt 35 Prozent der Einnahmen.

8 14
Veräußerung des Betriebs

1Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
gehören auch Gewinne, die bei der Veräußerung eines
land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs oder Teilbe-
triebs oder eines Anteils an einem land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsvermögen erzielt werden. 28 16
gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass der Freibetrag
nach $ 16 Absatz 4 nicht zu gewähren ist, wenn der
Freibetrag nach $ 14a Absatz 1 gewährt wird.

8 14a

Vergünstigungen bei der Veräußerung
bestimmter land- und forstwirtschaftlicher Betriebe

(1) 'Veräußert ein Steuerpflichiiger nach dem
30. Juni 1970 und vor dem 1. Januar 2001 seinen land-
und forstwirtschaftlichen Betrieb im Ganzen, so wird
auf Antrag der Veräußerungsgewinn(& 16 Absatz 2)
nur insoweit zur Einkommensteuer herangezogen, als
er den Betrag von 150 000 Deutsche Mark übersteigt,
wenn
1. der für den Zeitpunkt der Veräußerung maßgebende

Wirtschaftswert($46 des Bewertungsgesetzes)des
Betriebs 40 000 Deutsche Mark nicht übersteigt,
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2. die EinkünftedesSteuerpflichtigenimSinnedes$ 2
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 7 in den dem Veran-
lagungszeitraum der Veräußerung vorangegangenen
beiden Veranlagungszeiträumen jeweils den Betrag
von 35 000 Deutsche Mark nicht überstiegen ha-
ben. ?Bei Ehegatten, die nicht dauernd getrennt le-
ben, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass die Einkünfte
beider Ehegatten zusammen jeweils 70 000 Deut-
sche Mark nicht überstiegen haben.

2Ist im Zeitpunkt der Veräußerung ein nach Nummer 1
maßgebender Wirtschaftswert nicht festgestellt oder
sind bis zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für
eine Wertfortschreibung erfüllt, so ist der Wert maßge-
bend, der sich für den Zeitpunkt der Veräußerung als
Wirtschaftswert ergeben würde.

(2) 'Der Anwendungdes Absatzes 1 und des 8 34
Absatz 1 steht nicht entgegen, wenn die zum land- und
forstwirtschaftlichen Vermögen gehörenden Gebäude
mit dem dazugehörigen Grund und Boden nicht mitver-
äußertwerden.?IndiesemFallgeltendie Gebäudemit
dem dazugehörigen Grund und Boden als entnom-
men. 3Der Freibetrag kommt auch dann in Betracht,
wenn zum Betrieb ein forstwirtschaftlicher Teilbetrieb
gehört und dieser nicht mitveräußert, sondern als ei-
genständiger Betrieb vom Steuerpflichtigen fortgeführt
wird. *In diesemFall ermäßigtsich der Freibetragauf
den Teil, der dem Verhältnis des tatsächlich entstande-
nen Veräußerungsgewinns zu dem bei einer Veräuße-
rung des ganzen land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebs erzielbaren Veräußerungsgewinn entspricht.

(3) "Als Veräußerunggilt auchdie Aufgabedes Be-
triebs, wenn
1. die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sind und
2. der Steuerpflichtige seinen land- und forstwirt-

schaftlichen Betrieb zum Zweck der Strukturverbes-
serung abgegeben hat und dies durch eine Beschei-
nigung der nach Landesrecht zuständigen Stelle
nachweist.

2816Absatz3 Satz 4 und5 giltentsprechend.
(4) 'Veräußertoder entnimmtein Steuerpflichtiger

nach dem 31. Dezember 1979 und vor dem 1. Januar
2006 Teile des zu einem land- und forstwirtschaftlichen
Betrieb gehörenden Grund und Bodens, so wird der bei
der Veräußerung oder der Entnahme entstehende Ge-
winn auf Antrag nur insoweit zur Einkommensteuer he-
rangezogen, als er den Betrag von 61 800 Euro über-
steigt. 2?Satz1 ist nur anzuwenden, wenn
1. der Veräußerungspreis nach Abzug der Veräuße-

rungskosten oder der Grund und Boden innerhalb
von zwölf Monaten nach der Veräußerung oder
Entnahme in sachlichem Zusammenhang mit der
Hoferbfolge oder Hofübernahme zur Abfindung wei-
chender Erben verwendet wird und

2. das Einkommen des Steuerpflichtigen ohne Berück-
sichtigung des Gewinns aus der Veräußerung oder
Entnahme und des Freibetrags in dem dem Veranla-
gungszeitraum der Veräußerung oder Entnahme vo-
rangegangenen Veranlagungszeitraum den Betrag
von 18 000 Euro nicht überstiegen hat; bei Ehegat-
ten, die nach den $$ 26, 26b zusammen veranlagt
werden, erhöht sich der Betrag von 18 000 Euro auf
36 000 Euro.
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SÜbersteigt das Einkommen den Betrag von
18 000 Euro, so vermindert sich der Betrag von
61 800 Euro nach Satz 1 je angefangene 250 Euro
des übersteigenden Einkommens um 10 300 Euro; bei
Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b zusammen veran-
lagt werden und deren Einkommen den Betrag von
36 000 Euro übersteigt, vermindert sich der Betrag
von 61 800 Euro nach Satz 1 je angefangene 500 Euro
des übersteigenden Einkommens um 10300 Euro.
“Werden mehrere weichende Erben abgefunden, so
kann der Freibetrag mehrmals, jedoch insgesamt nur
einmal je weichender Erbe geltend gemacht werden,
auch wenn die Abfindung in mehreren Schritten oder
durch mehrere Inhaber des Betriebs vorgenommen
wird. SWeichender Erbe ist, wer gesetzlicher Erbe eines
Inhabers eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs
ist oder bei gesetzlicher Erbfolge wäre, aber nicht zur
Übernahme des Betriebs berufen ist; eine Stellung als
Mitunternehmer des Betriebs bis zur Auseinanderset-
zung steht einer Behandlung als weichender Erbe nicht
entgegen, wenn sich die Erben innerhalb von zwei Jah-
ren nach dem Erbfall auseinandersetzen. ®lstein zur
Übernahme des Betriebs berufener Miterbe noch min-
derjährig, beginnt die Frist von zwei Jahren mit Eintritt
der Volljährigkeit.

(5) 'VeräußerteinSteuerpflichtigernachdem31.De-
zember 1985 und vor dem 1. Januar 2001 Teile des zu
einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb gehören-
den Grund und Bodens, so wird der bei der Veräuße-
rung entstehende Gewinn auf Antrag nur insoweit zur
Einkommensteuer herangezogen, als er den Betrag von
90 000 Deutsche Mark übersteigt, wenn
1. der Steuerpflichtige den Veräußerungspreis nach

Abzug der Veräußerungskosten zur Tilgung von
Schulden verwendet, die zu dem land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb gehören und vor dem 1. Juli
1985 bestanden haben, und

2. die Voraussetzungen des Absatzes 4 Satz 2 Num-
mer2 erfüllt sind.

2Übersteigt das Einkommen den Betrag von
35 000 Deutsche Mark, so vermindert sich der Betrag
von 90 000 Deutsche Mark nach Satz 1 für jede ange-
fangenen 500 Deutsche Mark des übersteigenden Ein-
kommens um 15 000 Deutsche Mark; bei Ehegatten,
die nach den 88 26, 26b zusammen veranlagt werden
und bei denen das Einkommen den Betrag von
70 000 Deutsche Mark übersteigt, vermindert sich der
Betrag von 90 000 Deutsche Mark nach Satz 1 für jede
angefangenen 1 000 Deutsche Mark des übersteigen-
den Einkommens um 15 000 Deutsche Mark. ®DerFrei-
betrag von höchstens 90 000 Deutsche Mark wird für
alle Veräußerungenim Sinne des Satzes 1 insgesamt
nur einmal gewährt.
(6)Verwendet der Steuerpflichtigeden Veräuße-

rungspreis oder entnimmt er den Grund und Boden
nur zum Teil zu den in den Absätzen 4 und 5 angege-
benen Zwecken, so ist nur der entsprechende Teil des
Gewinns aus der Veräußerung oder Entnahme steuer-
frei.

(7)Auf die FreibeträgenachAbsatz4 in dieserFas-
sung sind die Freibeträge, die nach Absatz 4 in den vor
dem 1. Januar 1986 geltenden Fassungen gewährt
worden sind, anzurechnen.

b) Gewerbebetrieb
($S2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2)

8 15
Einkünfteaus Gewerbebetrieb

(1) 'Einkünfteaus Gewerbebetriebsind
1. Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen. ?Dazu

gehören auch Einkünfte aus gewerblicher Bodenbe-
wirtschaftung, z. B. aus Bergbauunternehmen und
aus Betrieben zur Gewinnung von Torf, Steinen und
Erden, soweit sie nicht land- oder forstwirtschaftli-
che Nebenbetriebe sind;

2. die Gewinnanteileder GesellschaftereinerOffenen
Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft
und einer anderen Gesellschaft, bei der der Gesell-
schafter als Unternehmer (Mitunternehmer) des Be-
triebs anzusehen ist, und die Vergütungen, die der
Gesellschaftervon der Gesellschaftfür seineTätig-
keit im Dienst der Gesellschaft oder für die Hingabe
von Darlehen oder für die Überlassung von Wirt-
schaftsgütern bezogen hat. ?2Dermittelbar über eine
oder mehrere Personengesellschaften beteiligte
Gesellschafter steht dem unmittelbar beteiligten
Gesellschafter gleich; er ist als Mitunternehmer des
Betriebs der Gesellschaft anzusehen, an der er mit-
telbar beteiligt ist, wenn er und die Personengesell-
schaften, die seine Beteiligung vermitteln, jeweils als
Mitunternehmer der Betriebe der Personengesell-
schaften anzusehen sind, an denen sie unmittelbar
beteiligt sind;

3. die Gewinnanteileder persönlichhaftendenGesell-
schafter einer Kommanditgesellschaft auf Aktien,
soweit sie nicht auf Anteile am Grundkapital entfal-
len, und die Vergütungen, die der persönlich haf-
tende Gesellschafter von der Gesellschaft für seine
Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft oder für die Hin-
gabe von Darlehen oder für die Überlassung von
Wirtschaftsgütern bezogen hat.

?Satz 1 Nummer 2 und 3 gilt auch für Vergütungen, die
als nachträglicheEinkünfte($24 Nummer2) bezogen
werden. 38 13 Absatz 5 gilt entsprechend, sofern das
Grundstück im Veranlagungszeitraum 1986 zu einem
gewerblichen Betriebsvermögen gehört hat.

(1a) 'In den Fällendes $ 4 Absatz 1 Satz 4 ist der
Gewinn aus einer späteren Veräußerung der Anteile un-
geachtet der Bestimmungen eines Abkommens zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung in der gleichen
Art und Weise zu besteuern, wie die Veräußerung dieser
Anteile an der Europäischen Gesellschaft oder Europä-
ischen Genossenschaft zu besteuern gewesen wäre,
wenn keine Sitzverlegung stattgefunden hätte. ?Dies
gilt auch, wenn später die Anteile verdeckt in eine
Kapitalgesellschaft eingelegt werden, die Europäische
Gesellschaft oder Europäische Genossenschaft aufge-
löst wird oder wenn ihr Kapital herabgesetzt und
zurückgezahlt wird oder wenn Beträge aus dem steuer-
lichenEinlagenkontoim Sinne des $ 27 des Körper-
schaftsteuergesetzes ausgeschüttet oder zurückge-
zahlt werden.

(2) "Eine selbständigenachhaltigeBetätigung,die
mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommen wird
und sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftli-
chen Verkehr darstellt, ist Gewerbebetrieb, wenn die



Betätigung weder als Ausübung von Land- und Forst-
wirtschaft noch als Ausübung eines freien Berufs noch
als eine andere selbständige Arbeit anzusehen ist. ?Eine
durch die Betätigung verursachte Minderung der Steu-
ernvomEinkommenist keinGewinnimSinnedes Sat-
zes 1. 3Ein Gewerbebetrieb liegt, wenn seine Voraus-
setzungen im Übrigen gegeben sind, auch dann vor,
wenn die Gewinnerzielungsabsicht nur ein Nebenzweck
ist.

(3)Als Gewerbebetriebgilt invollemUmfangdiemit
Einkünfteerzielungsabsicht unternommene Tätigkeit
1. einer offenen Handelsgesellschaft, einer Komman-

ditgesellschaft oder einer anderen Personengesell-
schaft, wenn die Gesellschaft auch eine Tätigkeit
im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 ausübt oder ge-
werbliche Einkünfte im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
Nummer 2 bezieht,

2. einer Personengesellschaft, die keine Tätigkeit im
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer1 ausübt
und bei der ausschließlich eine oder mehrere Kapi-
talgesellschaften persönlich haftende Gesellschafter
sind und nur diese oder Personen, die nicht Gesell-
schaftersind,zurGeschäftsführungbefugtsind (ge-
werblich geprägte Personengesellschaft). ?Ist eine
gewerblich geprägte Personengesellschaft als per-
sönlich haftender Gesellschafter an einer anderen
Personengesellschaft beteiligt, so steht für die Be-
urteilung, ob die Tätigkeit dieser Personengesell-
schaft als Gewerbebetrieb gilt, die gewerblich ge-
prägte Personengesellschaft einer Kapitalgesell-
schaft gleich.

(4) Verluste aus gewerblicherTierzucht oder ge-
werblicher Tierhaltung dürfen weder mit anderen Ein-
künften aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus
anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden; sie dür-
fen auch nicht nach $ 10d abgezogen werden. 2DieVer-
luste mindern jedoch nach Maßgabe des 8 10d die Ge-
winne, die der Steuerpflichtige in dem unmittelbar vo-
rangegangenen und in den folgenden Wirtschaftsjahren
aus gewerblicher Tierzucht oder gewerblicher Tierhal-
tungerzielthatodererzielt.3DieSätze 1 und 2 gelten
entsprechend für Verluste aus Termingeschäften, durch
die der Steuerpflichtige einen Differenzausgleich oder
einen durch den Wert einer veränderlichen Bezugs-
größe bestimmten Geldbetrag oder Vorteil er-
langt.*Satz3 gilt nichtfür die Geschäfte,die zumge-
wöhnlichen Geschäftsbetrieb bei Kreditinstituten, Fi-
nanzdienstleistungsinstituten und Finanzunternehmen
im Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen gehören
oder die der Absicherung von Geschäften des gewöhn-
lichen Geschäftsbetriebs dienen. Satz 4 gilt nicht,
wenn es sich um Geschäfte handelt, die der Absiche-
rung von Aktiengeschäften dienen, bei denen der Ver-
äußerungsgewinnnach$ 3 Nummer40 Satz 1 Buch-
stabe a und b in Verbindung mit $ 3c Absatz 2 teilweise
steuerfrei ist, oder die nach $ 8b Absatz 2 des Körper-
schaftsteuergesetzes bei der Ermittlung des Einkom-
mensaußerAnsatzbleiben.$VerlusteausstillenGesell-
schaften, Unterbeteiligungen oder sonstigen Innenge-
sellschaften an Kapitalgesellschaften, bei denen der
Gesellschafter oder Beteiligte als Mitunternehmer an-
zusehen ist, dürfen weder mit Einkünften aus Gewerbe-
betrieb noch aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen
werden; sie dürfen auch nicht nach & 10d abgezogen
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werden. 7Die Verluste mindern jedoch nach Maßgabe
des 8 10d die Gewinne, die der Gesellschafter oder Be-
teiligte in dem unmittelbar vorangegangenen Wirt-
schaftsjahr oder in den folgenden Wirtschaftsjahren
aus derselben stillen Gesellschaft, Unterbeteiligung
oder sonstigen Innengesellschaft bezieht. ®DieSätze 6
und 7 gelten nicht, soweit der Verlust auf eine natürli-
che Person als unmittelbar oder mittelbar beteiligter
Mitunternehmer entfällt.

8 15a
Verluste bei beschränkter Haftung

(1) 'Der einemKommanditistenzuzurechnendeAn-
teil am Verlust der Kommanditgesellschaft darf weder
mit anderen Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit
Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen
werden, soweit ein negatives Kapitalkonto des Kom-
manditisten entsteht oder sich erhöht; er darf insoweit
auch nicht nach 8 10d abgezogen werden. 2Haftet der
Kommanditist am Bilanzstichtag den Gläubigern der
Gesellschaft auf Grund des & 171 Absatz 1 des Han-
delsgesetzbuchs, so können abweichend von Satz 1
Verluste des Kommanditisten bis zur Höhe des Be-
trags, um den die im Handelsregister eingetragene
Einlage des Kommanditisten seine geleistete Einlage
übersteigt, auch ausgeglichen oder abgezogen werden,
soweit durch den Verlust ein negatives Kapitalkonto
entsteht oder sich erhöht. 3Satz 2 ist nur anzuwenden,
wenn derjenige, dem der Anteil zuzurechnen ist, im
Handelsregister eingetragen ist, das Bestehen der
Haftung nachgewiesen wird und eine Vermögensmin-
derung auf Grund der Haftung nicht durch Vertrag aus-
geschlossen oder nach Art und Weise des Geschäfts-
betriebs unwahrscheinlich ist.
(1a) !NachträglicheEinlagenführenweder zu einer

nachträglichen Ausgleichs- oder Abzugsfähigkeit eines
vorhandenen verrechenbaren Verlustes noch zu einer
Ausgleichs- oder Abzugsfähigkeit des dem Kommandi-
tisten zuzurechnenden Anteils am Verlust eines zukünf-
tigen Wirtschaftsjahres, soweit durch den Verlust ein
negatives Kapitalkonto des Kommanditisten entsteht
oder sich erhöht. ?Nachträgliche Einlagen im Sinne
des Satzes 1 sind Einlagen, die nach Ablauf eines Wirt-
schaftsjahres geleistet werden, in dem ein nicht aus-
gleichs- oder abzugsfähiger Verlust im Sinne des
Absatzes 1 entstanden oder ein Gewinn im Sinne des
Absatzes 3 Satz 1 zugerechnet worden ist.

(2) 'Soweit derVerlustnachdenAbsätzen1 und1a
nicht ausgeglichen oder abgezogen werden darf, min-
dert er die Gewinne, die dem Kommanditisten in späte-
ren Wirtschaftsjahren aus seiner Beteiligung an der
Kommanditgesellschaft zuzurechnen sind. 2Der verre-
chenbare Verlust, der nach Abzug von einem Veräuße-
rungs- oder Aufgabegewinn verbleibt, ist im Zeitpunkt
der Veräußerung oder Aufgabe des gesamten Mitunter-
nehmeranteils oder der Betriebsveräußerung oder -auf-
gabe bis zur Höhe der nachträglichen Einlagen im
Sinne des Absatzes 1a ausgleichs- oder abzugsfähig.

(3) "Soweit ein negativesKapitalkontodes Kom-
manditisten durch Entnahmen entsteht oder sich er-
höht (Einlageminderung)und soweit nicht auf Grund
der Entnahmen eine nach Absatz 1 Satz 2 zu berück-
sichtigende Haftung besteht oder entsteht, ist dem
Kommanditisten der Betrag der Einlageminderung als
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Gewinn zuzurechnen. ?Der nach Satz 1 zuzurechnende
Betrag darf den Betrag der Anteile am Verlust der Kom-
manditgesellschaft nicht übersteigen, der im Wirt-
schaftsjahr der Einlageminderung und in den zehn
vorangegangenen Wirtschaftsjahren ausgleichs- oder
abzugsfähig gewesen ist. 3Wird der Haftungsbetrag
imSinnedes Absatzes1 Satz 2 gemindert(Haftungs-
minderung) und sind im Wirtschaftsjahr der Haftungs-
minderung und den zehn vorangegangenen Wirt-
schaftsjahren Verluste nach Absatz 1 Satz 2 aus-
gleichs- oder abzugsfähig gewesen, so ist dem Kom-
manditisten der Betrag der Haftungsminderung,
vermindert um auf Grund der Haftung tatsächlich ge-
leistete Beträge, als Gewinn zuzurechnen; Satz 2 gilt
sinngemäß. *Die nach den Sätzen 1 bis 3 zuzurechnen-
den Beträge mindern die Gewinne, die dem Komman-
ditisten imWirtschaftsjahr der Zurechnung oder in spä-
teren Wirtschaftsjahren aus seiner Beteiligung an der
Kommanditgesellschaft zuzurechnen sind.
(4) '!Dernach Absatz 1 nicht ausgleichs-oder ab-

zugsfähige Verlust eines Kommanditisten, vermindert
um die nach Absatz 2 abzuziehenden und vermehrt
um die nach Absatz 3 hinzuzurechnenden Beträge
(verrechenbarer Verlust), ist jährlich gesondert festzu-
stellen. ?Dabei ist von dem verrechenbaren Verlust
des vorangegangenen Wirtschaftsjahres auszuge-
hen. ®Zuständig für den Erlass des Feststellungsbe-
scheids ist das für die gesonderte Feststellung des Ge-
winns und Verlustes der Gesellschaft zuständige Fi-
nanzamt. *Der Feststellungsbescheid kann nur inso-
weit angegriffen werden, als der verrechenbare Verlust
gegenüber dem verrechenbaren Verlust des vorange-
gangenen Wirtschaftsjahres sich verändert hat. °Die
gesonderten Feststellungen nach Satz 1 können
mit der gesonderten und einheitlichen Feststellung der
einkommensteuerpflichtigen und körperschaftsteuer-
pflichtigen Einkünfte verbunden werden. ®lIndiesen Fäl-
len sind die gesonderten Feststellungen des verrechen-
baren Verlustes einheitlich durchzuführen.

(5) Absatz 1 Satz 1, Absatz 1a, 2 und 3 Satz 1, 2
und 4 sowie Absatz 4 gelten sinngemäß für andere
Unternehmer, soweit deren Haftung der eines Kom-
manditisten vergleichbar ist, insbesondere für
1. stille Gesellschafter einer stillen Gesellschaft im

Sinne des & 230 des Handelsgesetzbuchs, bei der
der stille Gesellschafter als Unternehmer (Mitunter-
nehmer) anzusehen ist,

2. GesellschaftereinerGesellschaftimSinnedes Bür-
gerlichen Gesetzbuchs, bei der der Gesellschafter
als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen ist,
soweit die Inanspruchnahme des Gesellschafters
für Schulden in Zusammenhang mit dem Betrieb
durch Vertrag ausgeschlossen oder nach Art und
Weise des Geschäftsbetriebs unwahrscheinlich ist,

3. Gesellschafter einer ausländischen Personengesell-
schaft, bei der der Gesellschafter als Unternehmer
(Mitunternehmer) anzusehen ist, soweit die Haftung
des Gesellschafters für Schulden in Zusammenhang
mit dem Betrieb der eines Kommanditisten oder ei-
nes stillen Gesellschafters entspricht oder soweit die
Inanspruchnahme des Gesellschafters für Schulden
in Zusammenhang mit dem Betrieb durch Vertrag
ausgeschlossen oder nach Art und Weise des Ge-
schäftsbetriebs unwahrscheinlich ist,

4. Unternehmer, soweit Verbindlichkeiten nur in Abhän-
gigkeit von Erlösen oder Gewinnen aus der Nutzung,
Veräußerung oder sonstigen Verwertung von Wirt-
schaftsgütern zu tilgen sind,

5. Mitreeder einer Reederei im Sinne des & 489 des
Handelsgesetzbuchs, bei der der Mitreeder als Un-
ternehmer (Mitunternehmer)anzusehen ist, wenn die
persönliche Haftung des Mitreeders für die Verbind-
lichkeiten der Reederei ganz oder teilweise ausge-
schlossen oder soweit die Inanspruchnahme des
Mitreeders für Verbindlichkeiten der Reederei nach
Art und Weise des Geschäftsbetriebs unwahrschein-
lich ist.
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Verluste im Zusammenhang
mit Steuerstundungsmodellen

(1) 'Verluste im Zusammenhangmit einemSteuer-
stundungsmodell dürfen weder mit Einkünften aus Ge-
werbebetrieb noch mit Einkünften aus anderen Ein-
kunftsarten ausgeglichen werden; sie dürfen auch nicht
nach $ 10d abgezogen werden. ?Die Verluste mindern
jedoch die Einkünfte, die der Steuerpflichtige in den fol-
genden Wirtschaftsjahren aus derselben Einkunfts-
quelle erzielt. 38 15a ist insoweit nicht anzuwenden.

(2) "EinSteuerstundungsmodellimSinnedesAbsat-
zes 1 liegt vor, wenn auf Grund einer modellhaften Ge-
staltung steuerliche Vorteile in Form negativer Einkünfte
erzielt werden sollen. 2Dies ist der Fall, wenn dem Steu-
erpflichtigen auf Grund eines vorgefertigten Konzepts
die Möglichkeit geboten werden soll, zumindest in der
Anfangsphase der Investition Verluste mit übrigen Ein-
künften zu verrechnen. 3Dabei ist es ohne Belang, auf
welchen Vorschriften die negativen Einkünfte beruhen.

(3) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn innerhalb der
Anfangsphase das Verhältnis der Summe der prognos-
tizierten Verluste zur Höhe des gezeichneten und nach
dem Konzept auch aufzubringenden Kapitals oder bei
Einzelinvestoren des eingesetzten Eigenkapitals 10 Pro-
zent übersteigt.

(4) '!Dernach Absatz 1 nicht ausgleichsfähigeVer-
lust ist jährlich gesondert festzustellen. 2Dabei ist von
dem verrechenbaren Verlust des Vorjahres auszuge-
hen. Der Feststellungsbescheid kann nur insoweit an-
gegriffen werden, als der verrechenbare Verlust gegen-
über dem verrechenbaren Verlust des Vorjahres sich
veränderthat. *Handeltes sich bei dem Steuerstun-
dungsmodell um eine Gesellschaft oder Gemeinschaft
im Sinne des $ 180 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a
der Abgabenordnung, ist das für die gesonderte und
einheitliche Feststellung der einkommensteuerpflichti-
gen und körperschaftsteuerpflichtigen Einkünfte aus
dem Steuerstundungsmodell zuständige Finanzamt für
den Erlass des Feststellungsbescheids nach Satz 1 zu-
ständig;anderenfallsist das Betriebsfinanzamt(&18
Absatz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung) zustän-
dig. $Handeltes sich bei demSteuerstundungsmodell
umeineGesellschaftoderGemeinschaftimSinnedes
& 180 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a der Abgaben-
ordnung, können die gesonderten Feststellungen nach
Satz 1 mit der gesonderten und einheitlichen Feststel-
lung der einkommensteuerpflichtigen und körperschaft-
steuerpflichtigen Einkünfte aus dem Steuerstundungs-



modell verbunden werden; in diesen Fällen sind die ge-
sonderten Feststellungen nach Satz 1 einheitlich
durchzuführen.

8 16
Veräußerung des Betriebs

(1) 'Zu denEinkünftenaus Gewerbebetriebgehören
auch Gewinne, die erzielt werden bei der Veräußerung
1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines Teilbe-

triebs. 2Als Teilbetrieb gilt auch die das gesamte
Nennkapital umfassende Beteiligung an einer Ka-
pitalgesellschaft; im Fall der Auflösung der Kapital-
gesellschaftist $ 17 Absatz 4 Satz 3 sinngemäß
anzuwenden;

2. des gesamten Anteils eines Gesellschafters, der als
Unternehmer (Mitunternehmer)des Betriebs anzuse-
hen ist ($15Absatz 1 Satz 1 Nummer2);

3. des gesamten Anteils eines persönlich haftenden
Gesellschafters einer Kommanditgesellschaft auf
Aktien($15Absatz 1 Satz 1 Nummer3).

2Gewinne, die bei der Veräußerung eines Teils eines
Anteils im Sinne von Satz 1 Nummer 2 oder 3 erzielt
werden, sind laufende Gewinne.

(2) 'Veräußerungsgewinnim Sinne des Absatzes 1
ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Ab-
zug der Veräußerungskosten den Wert des Betriebsver-
mögens(Absatz1Satz 1Nummer1)oderdenWertdes
Anteils am Betriebsvermögen(Absatz1 Satz 1 Num-
mer 2 und 3) übersteigt. 2DerWert des Betriebsvermö-
gens oder des Anteils ist für den Zeitpunkt der Veräu-
Berung nach $&4 Absatz 1 oder nach $&5 zu ermit-
teln. 3Soweitauf der Seite des Veräußerersund auf
der Seite des Erwerbers dieselben Personen Unterneh-
mer oder Mitunternehmer sind, gilt der Gewinn insoweit
jedoch als laufender Gewinn.

(3) 'Als Veräußerunggilt auchdie Aufgabedes Ge-
werbebetriebs sowie eines Anteils im Sinne des Absat-
zes 1 Satz 1 Nummer2 oder Nummer3. 2Werdenim
Zuge der Realteilung einer Mitunternehmerschaft Teil-
betriebe, Mitunternehmeranteile oder einzelne Wirt-
schaftsgüter in das jeweilige Betriebsvermögen der
einzelnen Mitunternehmer übertragen, so sind bei der
Ermittlung des Gewinns der Mitunternehmerschaft die
Wirtschaftsgüter mit den Werten anzusetzen, die sich
nach den Vorschriften über die Gewinnermittlung erge-
ben, sofern die Besteuerung der stillen Reserven si-
chergestellt ist; der übernehmende Mitunternehmer ist
an diese Werte gebunden. 3Dagegen ist für den jewei-
ligen Übertragungsvorgang rückwirkend der gemeine
Wert anzusetzen, soweit bei einer Realteilung, bei der
einzelne Wirtschaftsgüter übertragen worden sind, zum
Buchwert übertragener Grund und Boden, übertragene
Gebäude oder andere übertragene wesentliche Be-
triebsgrundlagen innerhalb einer Sperrfrist nach der
Übertragung veräußert oder entnommen werden; diese
Sperrfrist endet drei Jahre nach Abgabe der Steuerer-
klärung der Mitunternehmerschaft für den Veranla-
gungszeitraum der Realteilung. *Satz 2 ist bei einer
Realteilung, bei der einzelne Wirtschaftsgüter übertra-
gen werden, nicht anzuwenden, soweit die Wirtschafts-
güter unmittelbar oder mittelbar auf eine Körperschaft,
Personenvereinigung oder Vermögensmasse übertra-
gen werden; in diesem Fall ist bei der Übertragung der
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gemeine Wert anzusetzen. ®Soweiteinzelne dem Be-
trieb gewidmete Wirtschaftsgüter im Rahmen der Auf-
gabe des Betriebs veräußert werden und soweit auf der
Seitedes VeräußerersundaufderSeitedes Erwerbers
dieselben Personen Unternehmer oder Mitunternehmer
sind, gilt der Gewinn aus der Aufgabe des Gewerbebe-
triebs als laufender Gewinn. Werden die einzelnen
dem Betrieb gewidmeten Wirtschaftsgüter im Rahmen
der Aufgabe des Betriebs veräußert, so sind die Veräu-
Berungspreise anzusetzen. 7Werden die Wirtschaftsgü-
ter nicht veräußert, so ist der gemeine Wert im Zeit-
punkt der Aufgabe anzusetzen. ®Bei Aufgabe eines
Gewerbebetriebs, an dem mehrere Personen beteiligt
waren, ist für jeden einzelnen Beteiligten der gemeine
Wert der Wirtschaftsgüter anzusetzen, die er bei der
Auseinandersetzung erhalten hat.

(4) 'Hat derSteuerpflichtigedas55.Lebensjahrvoll-
endet oder ist er im sozialversicherungsrechtlichen
Sinne dauernd berufsunfähig, so wird der Veräuße-
rungsgewinn auf Antrag zur Einkommensteuer nur he-
rangezogen, soweit er 45 000 Euro übersteigt. ?Der
Freibetrag ist dem Steuerpflichtigen nur einmal zu ge-
währen. 3Er ermäßigt sich um den Betrag, um den der
Veräußerungsgewinn 136 000 Euro übersteigt.

(5)WerdenbeieinerRealteilung,beiderTeilbetriebe
auf einzelne Mitunternehmer übertragen werden, An-
teile an einer Körperschaft, Personenvereinigung oder
Vermögensmasse unmittelbar oder mittelbar von einem
nicht von & 8b Absatz 2 des Körperschaftsteuergeset-
zes begünstigten Steuerpflichtigen auf einen von $ 8b
Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes begünstigten
Mitunternehmer übertragen, ist abweichend von Ab-
satz 3 Satz 2 rückwirkend auf den Zeitpunkt der
Realteilung der gemeine Wert anzusetzen, wenn der
übernehmende Mitunternehmer die Anteile innerhalb
eines Zeitraums von sieben Jahren nach der Realtei-
lung unmittelbar oder mittelbar veräußert oder durch
einenVorgangnach$ 22 Absatz 1 Satz 6 Nummer1
bis 5 des Umwandlungssteuergesetzes weiter über-
trägt;8 22Absatz2 Satz3 des Umwandlungssteuerge-
setzes gilt entsprechend.

817
Veräußerung von

Anteilen an Kapitalgesellschaften
(1) Zu den Einkünftenaus Gewerbebetriebgehört

auch der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an
einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer inner-
halb der letzten fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft
unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 1 Prozent be-
teiligt war. 2Die verdeckte Einlage von Anteilen an einer
Kapitalgesellschaft in eine Kapitalgesellschaft steht der
Veräußerung der Anteile gleich. 3Anteile an einer Kapi-
talgesellschaft sind Aktien, Anteile an einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, Genussscheine oder
ähnliche Beteiligungen und Anwartschaften auf solche
Beteiligungen. *Hat der Veräußerer den veräußerten
Anteil innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veräuße-
rung unentgeltlich erworben, so gilt Satz 1 entspre-
chend, wenn der Veräußerer zwar nicht selbst, aber
der Rechtsvorgänger oder, sofern der Anteil nacheinan-
der unentgeltlich übertragen worden ist, einer der
Rechtsvorgänger innerhalb der letzten fünf Jahre im
Sinnevon Satz 1 beteiligtwar.
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(2) 'Veräußerungsgewinnim Sinne des Absatzes 1
ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Ab-
zug der Veräußerungskosten die Anschaffungskosten
übersteigt. ?In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 tritt
an die Stelle des Veräußerungspreises der Anteile ihr
gemeiner Wert. ®Weistder Veräußerer nach, dass ihm
die Anteile bereits im Zeitpunkt der Begründung der
unbeschränktenSteuerpflichtnach$ 1 Absatz 1 zuzu-
rechnen waren und dass der bis zu diesem Zeitpunkt
entstandene Vermögenszuwachs auf Grund gesetzli-
cher Bestimmungen des Wegzugsstaats im Wegzugs-
staateinerderSteuernach&6 des Außensteuergeset-
zes vergleichbaren Steuer unterlegen hat, tritt an die
Stelle der Anschaffungskosten der Wert, den der Weg-
zugsstaat bei der Berechnung der der Steuer nach $ 6
des Außensteuergesetzes vergleichbaren Steuer ange-
setzt hat, höchstens jedoch der gemeine Wert. *Satz 3
ist in den Fällendes $ 6 Absatz3 des Außensteuerge-
setzes nicht anzuwenden. 5Hat der Veräußerer den ver-
äußerten Anteil unentgeltlich erworben, so sind als An-
schaffungskosten des Anteils die Anschaffungskosten
des Rechtsvorgängers maßgebend, der den Anteil zu-
letzt entgeltlich erworben hat. 8Ein Veräußerungsverlust
ist nicht zu berücksichtigen, soweit er auf Anteile ent-
fällt,
a) die der Steuerpflichtigeinnerhalbder letztenfünf

Jahre unentgeltlich erworben hatte. ?Dies gilt nicht,
soweit der Rechtsvorgänger anstelle des Steuer-
pflichtigen den Veräußerungsverlust hätte geltend
machen können;

b) die entgeltlich erworben worden sind und nicht in-
nerhalb der gesamten letzten fünf Jahre zu einer Be-
teiligung des Steuerpflichtigen imSinne von Absatz 1
Satz 1 gehört haben. ?Dies gilt nicht für innerhalb
der letzten fünf Jahre erworbene Anteile, deren Er-
werb zur Begründung einer Beteiligung des Steuer-
pflichtigenimSinnevonAbsatz1 Satz 1 geführthat
oder die nach Begründung der Beteiligung im Sinne
von Absatz 1 Satz 1 erworben worden sind.
(3) '!DerVeräußerungsgewinnwird zur Einkommen-

steuer nur herangezogen, soweit er den Teil von
9 060 Euro übersteigt, der dem veräußerten Anteil an
der Kapitalgesellschaft entspricht. 2Der Freibetrag er-
mäßigt sich um den Betrag, um den der Veräußerungs-
gewinn den Teil von 36 100 Euro übersteigt, der dem
veräußerten Anteil an der Kapitalgesellschaft ent-
spricht.

(4) !Als Veräußerungim Sinne des Absatzes 1 gilt
auch die Auflösung einer Kapitalgesellschaft, die Kapi-
talherabsetzung, wenn das Kapital zurückgezahlt wird,
und die Ausschüttung oder Zurückzahlung von Beträ-
gen aus dem steuerlichen Einlagenkonto im Sinne des
& 27 des Körperschaftsteuergesetzes. 2In diesen Fällen
ist als Veräußerungspreis der gemeine Wert des dem
Steuerpflichtigen zugeteilten oder zurückgezahlten Ver-
mögens der Kapitalgesellschaft anzusehen. 3Satz 1 gilt
nicht, soweit die Bezüge nach 8 20 Absatz 1 Nummer 1
oder 2 zu den Einnahmen aus Kapitalvermögen gehö-
ren.
(5) 'Die Beschränkungoder der Ausschluss des

Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland
hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung der
Anteile an einer Kapitalgesellschaft im Fall der Verle-
gung des Sitzes oder des Orts der Geschäftsleitung

der Kapitalgesellschaft in einen anderen Staat stehen
der Veräußerung der Anteile zum gemeinen Wert
gleich. ?Dies gilt nicht in den Fällen der Sitzverlegung
einer Europäischen Gesellschaft nach Artikel 8 der Ver-
ordnung(EG)Nr.2157/2001undder Sitzverlegungei-
ner anderen Kapitalgesellschaft in einen anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union. ®Indiesen Fällen
ist der Gewinn aus einer späteren Veräußerung der An-
teile ungeachtet der Bestimmungen eines Abkommens
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung in der gleichen
Art und Weise zu besteuern, wie die Veräußerung dieser
Anteile zu besteuern gewesen wäre, wenn keine Sitz-
verlegungstattgefundenhätte.*$ 15Absatz la Satz 2
ist entsprechend anzuwenden.

(6)Als AnteileimSinnedesAbsatzes1Satz 1gelten
auch Anteile an Kapitalgesellschaften, an denen der
Veräußerer innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital
der Gesellschaft nicht unmittelbar oder mittelbar zu
mindestens 1 Prozent beteiligt war, wenn

1. die Anteile auf Grund eines Einbringungsvorgangs
im Sinne des Umwandlungssteuergesetzes, bei
dem nicht der gemeine Wert zum Ansatz kam, er-
worben wurden und

2. zum Einbringungszeitpunkt für die eingebrachten
Anteile die Voraussetzungen von Absatz 1 Satz 1 er-
füllt waren oder die Anteile auf einer Sacheinlage im
Sinne von $ 20 Absatz 1 des Umwandlungssteuer-
gesetzesvom 7. Dezember2006 (BGBi. | S. 2782,
2791) in der jeweils geltenden Fassung beruhen.

(7)Als AnteileimSinnedesAbsatzes1Satz 1gelten
auch Anteile an einer Genossenschaft einschließlich
der Europäischen Genossenschaft.

c) Selbständige Arbeit
($S2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3)

8 18
(1) Einkünfteaus selbständigerArbeitsind

1. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. ?Zu der frei-
beruflichen Tätigkeit gehören die selbständig ausge-
übte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstelleri-
sche, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit,
die selbständige Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärz-
te, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte,
Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten,
Handelschemiker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,
beratenden Volks- und Betriebswirte, vereidigten
Buchprüfer, Steuerbevollmächtigten, Heilpraktiker,
Dentisten, Krankengymnasten, Journalisten, Bildbe-
richterstatter, Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und
ähnlicher Berufe. 3Ein Angehöriger eines freien Be-
rufs im Sinne der Sätze 1 und 2 ist auch dann
freiberuflich tätig, wenn er sich der Mithilfe fachlich
vorgebildeter Arbeitskräfte bedient; Voraussetzung
ist, dass er auf Grund eigener Fachkenntnisse
leitend und eigenverantwortlich tätig wird. “Eine
Vertretung im Fall vorübergehender Verhinderung
steht der Annahme einer leitenden und eigenverant-
wortlichen Tätigkeit nicht entgegen;

2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen Lotterie,
wenn sie nicht Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind;



3. Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit, z. B.
Vergütungen für die Vollstreckung von Testamenten,
für Vermögensverwaltung und für die Tätigkeit als
Aufsichtsratsmitglied;

4. Einkünfte, die ein Beteiligter an einer vermögensver-
waltenden Gesellschaft oder Gemeinschaft, deren
Zweck im Erwerb, Halten und in der Veräußerung
von Anteilen an Kapitalgesellschaften besteht, als
Vergütung für Leistungen zur Förderung des Gesell-
schafts- oder Gemeinschaftszwecks erzielt, wenn
der Anspruch auf die Vergütung unter der Vorausset-
zung eingeräumt worden ist, dass die Gesellschafter
oder Gemeinschafter ihr eingezahltes Kapital voll-
ständig zurückerhalten haben; & 15 Absatz 3 ist
nicht anzuwenden.
(2) EinkünftenachAbsatz 1 sind auchdannsteuer-

pflichtig, wenn es sich nur um eine vorübergehende
Tätigkeit handelt.

(3) 'Zu den Einkünftenaus selbständigerArbeitge-
hört auch der Gewinn, der bei der Veräußerung des
Vermögens oder eines selbständigen Teils des Vermö-
gens oder eines Anteils am Vermögen erzielt wird, das
der selbständigenArbeitdient. ?$ 16 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 und 2 und Absatz 1 Satz 2 sowie Absatz 2
bis 4 gilt entsprechend.
(4) '8 13 Absatz 5 gilt entsprechend,sofern das

Grundstück im Veranlagungszeitraum 1986 zu einem
der selbständigen Arbeit dienenden Betriebsvermögen
gehört hat. 28 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, Absatz 1a,
Absatz 2 Satz 2 und 3, 88 15a und 15b sind entspre-
chend anzuwenden.

d) Nichtselbständige Arbeit
($S2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4)

819
(1) "ZudenEinkünftenaus nichtselbständigerArbeit

gehören
1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und

andere Bezüge und Vorteile für eine Beschäftigung
im öffentlichen oder privaten Dienst;

2. Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisengelder
und andere Bezüge und Vorteile aus früheren
Dienstleistungen, auch soweit sie von Arbeitgebern
ausgleichspflichtiger Personen an ausgleichsbe-
rechtigte Personen infolge einer nach & 10 oder
& 14 des Versorgungsausgleichsgesetzes durchge-
führten Teilung geleistet werden;

3. laufende Beiträge und laufende Zuwendungen des
Arbeitgebers aus einem bestehenden Dienstverhält-
nis an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse
oder für eine Direktversicherung für eine betriebliche
Altersversorgung. ?Zu den Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit gehören auch Sonderzahlungen, die
der Arbeitgeber neben den laufenden Beiträgen und
Zuwendungen an eine solche Versorgungseinrich-
tung leistet, mit Ausnahme der Zahlungen des
Arbeitgebers zur Erfüllung der Solvabilitätsvorschrif-
ten nach den $8$53c und 114 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes, Zahlungen des Arbeitgebers in
der Rentenbezugszeit nach & 112 Absatz 1a des
Versicherungsaufsichtsgesetzes oder Sanierungs-
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gelder; Sonderzahlungen des Arbeitgebers sind
insbesondere Zahlungen an eine Pensionskasse an-
lässlich
a) seines Ausscheidens aus einer nicht imWege der

Kapitaldeckung finanzierten betrieblichen Alters-
versorgungoder

b) des Wechsels von einer nicht im Wege der Kapi-
taldeckung zu einer anderen nicht im Wege der
Kapitaldeckung finanzierten betrieblichen Alters-
versorgung.

3VonSonderzahlungenimSinnedesSatzes2 Buch-
stabe b ist bei laufenden und wiederkehrenden
Zahlungen entsprechend dem periodischen Bedarf
nur auszugehen, soweit die Bemessung der Zah-
lungsverpflichtungen des Arbeitgebers in das Ver-
sorgungssystem nach dem Wechsel die Bemessung
der Zahlungsverpflichtung zum Zeitpunkt des
Wechsels übersteigt.*Sanierungsgeldersind Son-
derzahlungen des Arbeitgebers an eine Pensions-
kasse anlässlich der Systemumstellung einer nicht
im Wege der Kapitaldeckung finanzierten betriebli-
chen Altersversorgung auf der Finanzierungs- oder
Leistungsseite, die der Finanzierung der zum Zeit-
punkt der Umstellung bestehenden Versorgungs-
verpflichtungen oder Versorgungsanwartschaften
dienen; bei laufenden und wiederkehrenden Zahlun-
gen entsprechend dem periodischen Bedarf ist nur
von Sanierungsgeldern auszugehen, soweit die
Bemessung der Zahlungsverpflichtungen des Ar-
beitgebers in das Versorgungssystem nach der
Systemumstellung die Bemessung der Zahlungsver-
pflichtung zum Zeitpunkt der Systemumstellung
übersteigt.

2Es ist gleichgültig, ob es sich um laufende oder um
einmalige Bezüge handelt und ob ein Rechtsanspruch
auf sie besteht.

(2) 'Von Versorgungsbezügen bleiben ein nach ei-
nem Prozentsatz ermittelter, auf einen Höchstbetrag
begrenzter Betrag (Versorgungsfreibetrag) und ein Zu-
schlag zum Versorgungsfreibetrag steuerfrei. ?2Versor-
gungsbezüge sind
1. das Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld, der Un-

terhaltsbeitrag oder ein gleichartiger Bezug
a) auf Grund beamtenrechtlicher oder entsprechen-

der gesetzlicher Vorschriften,
b) nach beamtenrechtlichenGrundsätzenvon Kör-

perschaften, Anstalten oder Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Ver-
bänden von Körperschaften

oder
2. in anderen Fällen Bezüge und Vorteile aus früheren

Dienstleistungen wegen Erreichens einer Altersgren-
ze, verminderter Erwerbsfähigkeit oder Hinterbliebe-
nenbezüge; Bezüge wegen Erreichens einer Alters-
grenze gelten erst dann als Versorgungsbezüge,
wenn der Steuerpflichtige das 63. Lebensjahr oder,
wenn er schwerbehindert ist, das 60. Lebensjahr
vollendet hat.

3Der maßgebende Prozentsatz, der Höchstbetrag des
Versorgungsfreibetrags und der Zuschlag zum Versor-



3428

gungsfreibetrag sind der nachstehenden Tabelle zu
entnehmen:

Versorgungsfreibetrag Zuschlag zumnee | marTnocnanonag|Yeroaunas-
beginns Versorgungs- - Fe freibetragbezüge in Euro

bis 2005 40,0 3.000 900

ab 2006 38,4 2 880 864

2007 36,8 2 760 828

2008 35,2 2 640 792

2009 33,6 2 520 756

2010 32,0 2 400 720

2011 30,4 2 280 684

2012 28,8 2 160 648

2013 27,2 2.040 612

2014 25,6 1 920 576

2015 24,0 1 800 540

2016 22,4 1 680 504

2017 20,8 1 560 468

2018 19,2 1 440 432

2019 17,6 1 320 396

2020 16,0 1 200 360

2021 15,2 1 140 342

2022 14,4 1.080 324

2023 13,6 1.020 306

2024 12,8 960 288

2025 12,0 900 270

2026 11,2 840 252

2027 10,4 780 234

2028 9,6 720 216

2029 8,8 660 198

2030 8,0 600 180

2031 7,2 540 162

2032 6,4 480 144

2033 5,6 420 126

2034 4,8 360 108

2035 4,0 300 90

2036 3,2 240 72

2037 2,4 180 54

2038 1,6 120 36

2039 0,8 60 18

2040 0,0 0 0

“Bemessungsgrundlage für den Versorgungsfreibetrag
ist
a) bei Versorgungsbeginn vor 2005

das Zwölffache des Versorgungsbezugs für Januar
2005,

b) bei Versorgungsbeginn ab 2005
das Zwölffache des Versorgungsbezugs für den ers-
ten vollen Monat,

jeweils zuzüglich voraussichtlicher Sonderzahlungen im
Kalenderjahr, auf die zu diesem Zeitpunkt ein Rechts-
anspruch besteht. 5DerZuschlag zum Versorgungsfrei-
betrag darf nur bis zur Höhe der um den Versorgungs-
freibetrag geminderten Bemessungsgrundlage berück-
sichtigt werden. &Bei mehreren Versorgungsbezügen
mit unterschiedlichem Bezugsbeginn bestimmen sich
der insgesamt berücksichtigungsfähige Höchstbetrag
des Versorgungsfreibetrags und der Zuschlag zum
Versorgungsfreibetrag nach dem Jahr des Beginns
des ersten Versorgungsbezugs. 7Folgt ein Hinterbliebe-
nenbezug einem Versorgungsbezug, bestimmen sich
der Prozentsatz, der Höchstbetrag des Versorgungs-
freibetrags und der Zuschlag zum Versorgungsfreibe-
trag für den Hinterbliebenenbezug nach dem Jahr des
Beginns des Versorgungsbezugs. ®Dernach den Sät-
zen 3 bis 7 berechnete Versorgungsfreibetrag und Zu-
schlag zum Versorgungsfreibetrag gelten für die ge-
samte Laufzeit des Versorgungsbezugs. Regelmäßige
Anpassungen des Versorgungsbezugs führen nicht zu
einer Neuberechnung. !0Abweichend hiervon sind der
Versorgungsfreibetrag und der Zuschlag zum Versor-
gungsfreibetrag neu zu berechnen, wenn sich der Ver-
sorgungsbezug wegen Anwendung von Anrechnungs-,
Ruhens-, Erhöhungs- oder Kürzungsregelungen erhöht
oder vermindert.!!In diesen Fällen sind die Sätze 3
bis 7 mit dem geänderten Versorgungsbezug als Be-
messungsgrundlage im Sinne des Satzes 4 anzuwen-
den; im Kalenderjahr der Änderung sind der höchste
Versorgungsfreibetrag und Zuschlag zum Versorgungs-
freibetrag maßgebend. '?Für jeden vollen Kalendermo-
nat, für den keine Versorgungsbezüge gezahlt werden,
ermäßigen sich der Versorgungsfreibetrag und der Zu-
schlag zum Versorgungsfreibetrag in diesem Kalender-
jahr um je ein Zwölftel.

e) Kapitalvermögen
($S2 Absatz 1 Satz 1 Nummer5)

8 20
(1)Zuden Einkünftenaus Kapitalvermögengehören
1. Gewinnanteile(Dividenden),Ausbeutenund sons-

tige Bezüge aus Aktien, Genussrechten, mit denen
das Recht am Gewinn und Liquidationserlös einer
Kapitalgesellschaft verbunden ist, aus Anteilen an
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, an Er-
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie
an bergbautreibenden Vereinigungen, die die
Rechte einer juristischen Person haben. ?Zu den
sonstigen Bezügen gehören auch verdeckte Ge-
winnausschüttungen. ®3DieBezüge gehören nicht
zu den Einnahmen, soweit sie aus Ausschüttungen
einer Körperschaft stammen, für die Beträge aus
dem steuerlichenEinlagekontoim Sinne des & 27
des Körperschaftsteuergesetzes als verwendet gel-
ten. *Als sonstige Bezüge gelten auch Einnahmen,



die anstelleder BezügeimSinnedes Satzes1 von
einem anderen als dem Anteilseigner nach Absatz 5
bezogen werden, wenn die Aktien mit Dividenden-
berechtigung erworben, aber ohne Dividendenan-
spruch geliefert werden;

. Bezüge, die nach der Auflösung einer Körperschaft
oder Personenvereinigung im Sinne der Nummer 1
anfallen und die nicht in der Rückzahlung von
Nennkapital bestehen; Nummer 1 Satz 3 gilt ent-
sprechend.?Gleichesgiltfür Bezüge,dieaufGrund
einer Kapitalherabsetzung oder nach der Auflösung
einer unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaft
oder Personenvereinigung im Sinne der Nummer 1
anfallen und die als Gewinnausschüttung im Sinne
des $&28Absatz2 Satz 2 und4 des Körperschaft-
steuergesetzesgelten;

gewerbe als stiller Gesellschafter und aus partiari-
schen Darlehen, es sei denn, dass der Gesellschaf-
ter oder Darlehensgeber als Mitunternehmer anzu-
sehen ist. 2Auf Anteile des stillen Gesellschafters
am Verlust des Betriebes sind & 15 Absatz 4 Satz 6
bis 8 und 8 15a sinngemäß anzuwenden;

. Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden und
Renten aus Rentenschulden. ?Bei Tilgungshypo-
theken und Tilgungsgrundschulden ist nur der Teil
der Zahlungen anzusetzen, der als Zins auf den
jeweiligen Kapitalrest entfällt;
. der Unterschiedsbetrag zwischen der Versiche-
rungsleistung und der Summe der auf sie entrichte-
tenBeiträge(Erträge)imErlebensfalloderbeiRück-
kauf des Vertrags bei Rentenversicherungen mit
Kapitalwahlrecht, soweit nicht die lebenslange
Rentenzahlung gewählt und erbracht wird, und bei
Kapitalversicherungen mit Sparanteil, wenn der
Vertrag nach dem 31. Dezember 2004 abgeschlos-
sen worden ist. 2Wird die Versicherungsleistung
nach Vollendung des 60. Lebensjahres des Steuer-
pflichtigen und nach Ablauf von zwölf Jahren seit
dem Vertragsabschluss ausgezahlt, ist die Hälfte
des Unterschiedsbetrags anzusetzen. ®Beientgelt-
lichem Erwerb des Anspruchs auf die Versiche-
rungsleistung treten die Anschaffungskosten an
die Stelle der vor dem Erwerb entrichteten Beiträ-
ge. *DieSätze 1 bis 3 sind auf Erträgeaus fonds-
gebundenen Lebensversicherungen, auf Erträge im
Erlebensfall bei Rentenversicherungen ohne Kapi-
talwahlrecht, soweit keine lebenslange Rentenzah-
lung vereinbart und erbracht wird, und auf Erträge
bei Rückkauf des Vertrages bei Rentenversicherun-
gen ohne Kapitalwahlrecht entsprechend anzuwen-
den. SIst in einem Versicherungsvertrag eine geson-
derte Verwaltung von speziell für diesen Vertrag zu-
sammengestellten Kapitalanlagen vereinbart, die
nicht auf öffentlich vertriebene Investmentfondsan-
teile oder Anlagen, die die Entwicklung eines veröf-
fentlichten Indexes abbilden, beschränkt ist, und
kann der wirtschaftlich Berechtigte unmittelbar
oder mittelbar über die Veräußerung der Vermö-
gensgegenstände und die Wiederanlage der Erlöse
bestimmen (vermögensverwaltender Versiche-
rungsvertrag), sind die dem Versicherungsunter-
nehmen zufließenden Erträge dem wirtschaftlich
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Berechtigten aus dem Versicherungsvertrag ZUZUu-
rechnen; Sätze 1 bis 4 sind nicht anzuwen-
den. Satz 2 ist nicht anzuwenden, wenn
a) in einem Kapitallebensversicherungsvertrag mit

vereinbarter laufender Beitragszahlung in min-
destens gleichbleibender Höhe bis zum Zeit-
punkt des Erlebensfalls die vereinbarte Leistung
bei Eintritt des versicherten Risikos weniger als
50 Prozent der Summe der für die gesamte Ver-
tragsdauer zu zahlenden Beiträge beträgt und

b) bei einem Kapitallebensversicherungsvertrag die
vereinbarte Leistung bei Eintritt des versicherten
Risikos das Deckungskapital oder den Zeitwert
der Versicherung spätestens fünf Jahre nach
Vertragsabschluss nicht um mindestens 10 Pro-
zent des Deckungskapitals, des Zeitwerts oder
der Summe der gezahlten Beiträge über-
steigt. 2Dieser Prozentsatz darf bis zum Ende
der Vertragslaufzeit in jährlich gleichen Schritten
auf Null sinken;

wenn die Rückzahlung des Kapitalvermögens oder
ein Entgelt für die Überlassung des Kapitalvermö-
gens zur Nutzung zugesagt oder geleistet worden
ist, auch wenn die Höhe der Rückzahlung oder des
Entgelts von einem ungewissen Ereignis ab-
hängt. 2Dies gilt unabhängig von der Bezeichnung
und der zivilrechtlichen Ausgestaltung der
Kapitalanlage;

einschließlich der Schatzwechsel;

perschaftsteuer befreiten Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des
& 1Absatz 1 Nummer 3 bis 5 des Körperschaftsteu-
ergesetzes, die Gewinnausschüttungen im Sinne
der Nummer 1 wirtschaftlich vergleichbar sind, so-
weit sie nicht bereits zu den Einnahmen im Sinne
der Nummer 1 gehören; Nummer 1 Satz 2, 3 und
Nummer 2 gelten entsprechend;
a) Leistungen eines nicht von der Körperschaft-

steuer befreiten Betriebs gewerblicher Art im
Sinne des $ 4 des Körperschaftsteuergesetzes
mit eigener Rechtspersönlichkeit, die zu mit Ge-
winnausschüttungen im Sinne der Nummer 1
Satz 1 wirtschaftlich vergleichbaren Einnahmen
führen; Nummer 1 Satz 2, 3 und Nummer 2
gelten entsprechend;

b) dernichtden RücklagenzugeführteGewinnund
verdeckte Gewinnausschüttungen eines nicht
von der Körperschaftsteuer befreiten Betriebs
gewerblicherArt imSinne des & 4 des Körper-
schaftsteuergesetzes ohne eigene Rechtsper-
sönlichkeit, der den Gewinn durch Betriebs-
vermögensvergleich ermittelt oder Umsätze
einschließlich der steuerfreien Umsätze, ausge-
nommen die Umsätze nach & 4 Nummer 8
bis 10 des Umsatzsteuergesetzes, von mehr als
350 000 Euro im Kalenderjahr oder einen Ge-
winn von mehr als 30 000 Euro im Wirtschafts-
jahr hat, sowie der Gewinn im Sinne des $ 22
Absatz 4 des Umwandlungssteuergesetzes. ?Die
Auflösung der Rücklagen zu Zwecken außerhalb
des Betriebs gewerblicher Art führt zu einem
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Gewinn im Sinne des Satzes 1; in Fällen der
Einbringung nach dem Sechsten und des Form-
wechsels nach dem Achten Teil des Umwand-
lungssteuergesetzes gelten die Rücklagen als
aufgelöst.3BeidemGeschäftderVeranstaltung
von Werbesendungen der inländischen öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten gelten drei
Viertel des Einkommens im Sinne des & 8 Ab-
satz 1 Satz 3 des Körperschaftsteuergesetzes
als GewinnimSinnedes Satzes1. *DieSätze 1
und 2 sind bei wirtschaftlichen Geschäftsbetrie-
ben der von der Körperschaftsteuer befreiten
Körperschaften, Personenvereinigungen oder
Vermögensmassen entsprechend anzuwen-
den. 5Nummer 1 Satz 3 gilt entsprechend;

11.Stillhalterprämien,die für die Einräumungvon Op-
tionen vereinnahmt werden; schließt der Stillhalter
ein Glattstellungsgeschäft ab, mindern sich die Ein-
nahmenausdenStillhalterprämienumdie imGlatt-
stellungsgeschäft gezahlten Prämien.
(2) "Zu den Einkünftenaus Kapitalvermögengehö-

ren auch

1. der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an
einer Körperschaft im Sinne des Absatzes 1 Num-
mer 1. ?Anteile an einer Körperschaft sind auch Ge-
nussrechte im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1, den
Anteilen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 ähnli-
che Beteiligungen und Anwartschaften auf Anteile
im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1;

2. derGewinnausderVeräußerung
a) von Dividendenscheinen und sonstigen Ansprü-

chen durch den Inhaber des Stammrechts, wenn
die dazugehörigen Aktien oder sonstigen Anteile
nicht mitveräußertwerden. ?2DieseBesteuerung
tritt an die Stelle der Besteuerung nach Absatz 1;

b) von Zinsscheinen und Zinsforderungen durch den
Inhaber oder ehemaligen Inhaber der Schuldver-
schreibung, wenn die dazugehörigen Schuldver-
schreibungen nicht mitveräußert werden. ?Ent-
sprechendes gilt für die Einlösung von Zinsschei-
nen und Zinsforderungen durch den ehemaligen
Inhaber der Schuldverschreibung.

?Satz 1 gilt sinngemäßfür die Einnahmenaus der
Abtretung von Dividenden- oder Zinsansprüchen
oder sonstigen Ansprüchen im Sinne des Satzes 1,
wenn die dazugehörigen Anteilsrechte oder Schuld-
verschreibungen nicht in einzelnen Wertpapieren
verbrieft sind. %Satz 2 gilt auch bei der Abtretung
von Zinsansprüchen aus Schuldbuchforderungen,
die in ein öffentliches Schuldbuch eingetragen sind;

3. der Gewinn

a) beiTermingeschäften,durchdiederSteuerpflich-
tige einen Differenzausgleich oder einen durch
den Wert einer veränderlichen Bezugsgröße be-
stimmten Geldbetrag oder Vorteil erlangt;

b) aus der Veräußerung eines als Termingeschäft
ausgestalteten Finanzinstruments;

4. der Gewinn aus der Veräußerung von Wirtschaftsgü-
tern, die Erträge im Sinne des Absatzes 1 Nummer 4
erzielen;

5. der Gewinn aus der Übertragung von Rechten im
Sinne des Absatzes 1 Nummer 5;

6. der Gewinn aus der Veräußerung von Ansprüchen
auf eine Versicherungsleistung im Sinne des Absat-
zes 1 Nummer 6. 2Das Versicherungsunternehmen
hat nach Kenntniserlangung von einer Veräußerung
unverzüglich Mitteilung an das für den Steuerpflich-
tigen zuständige Finanzamt zu machen und auf Ver-
langen des Steuerpflichtigen eine Bescheinigung
über die Höhe der entrichteten Beiträge im Zeitpunkt
der Veräußerung zu erteilen;

7. der Gewinn aus der Veräußerung von sonstigen Ka-
pitalforderungen jeder Art im Sinne des Absatzes 1
Nummer 7;

8. der Gewinn aus der Übertragung oder Aufgabe einer
die Einnahmen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 9
vermittelnden Rechtsposition.

2AlsVeräußerungimSinnedes Satzes 1 gilt auch die
Einlösung, Rückzahlung, Abtretung oder verdeckte Ein-
lage in eine Kapitalgesellschaft; in den Fällen von Satz 1
Nummer 4 gilt auch die Vereinnahmung eines Ausei-
nandersetzungsguthabens als Veräußerung. ®DieAn-
schaffung oder Veräußerung einer unmittelbaren oder
mittelbaren Beteiligung an einer Personengesellschaft
gilt als Anschaffung oder Veräußerung der anteiligen
Wirtschaftsgüter.

(3)Zuden Einkünftenaus Kapitalvermögengehören
auch besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den
in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Einnahmen oder
an deren Stelle gewährt werden.

(4) !GewinnimSinnedes Absatzes2 ist der Unter-
schied zwischen den Einnahmen aus der Veräußerung
nach Abzug der Aufwendungen, die im unmittelbaren
sachlichen Zusammenhang mit dem Veräußerungsge-
schäft stehen, und den Anschaffungskosten; bei nicht
in Euro getätigten Geschäften sind die Einnahmen im
Zeitpunkt der Veräußerung und die Anschaffungskos-
ten im Zeitpunkt der Anschaffung in Euro umzurech-
nen. ?2Inden Fällen der verdeckten Einlage tritt an die
Stelle der Einnahmenaus der Veräußerungder Wirt-
schaftsgüter ihr gemeiner Wert; der Gewinn ist für das
Kalenderjahr der verdeckten Einlage anzusetzen. ®Ist
ein Wirtschaftsgut im Sinne des Absatzes 2 in das Pri-
vatvermögen durch Entnahme oder Betriebsaufgabe
überführt worden, tritt an die Stelle der Anschaffungs-
kosten der nach 8 6 Absatz 1 Nummer 4 oder $ 16 Ab-
satz 3 angesetzte Wert. “In den Fällen des Absatzes 2
Satz 1 Nummer 6 gelten die entrichteten Beiträge im
Sinne des Absatzes 1 Nummer6 Satz 1 als Anschaf-
fungskosten; ist ein entgeltlicher Erwerb vorausgegan-
gen, gelten auch die nach dem Erwerb entrichteten Bei-
träge als Anschaffungskosten. ®Gewinnbei einem Ter-
mingeschäft ist der Differenzausgleich oder der durch
den Wert einer veränderlichen Bezugsgröße bestimmte
Geldbetrag oder Vorteil abzüglich der Aufwendungen,
die im unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit
dem Termingeschäft stehen. ®Beiunentgeltlichem Er-
werb sind dem Einzelrechtsnachfolger für Zwecke die-
ser Vorschrift die Anschaffung, die Überführung des
Wirtschaftsguts in das Privatvermögen, der Erwerb ei-
nes Rechts aus Termingeschäften oder die Beiträge im



Sinne des Absatzes 1 Nummer6 Satz 1 durch den
Rechtsvorgänger zuzurechnen. ’Bei vertretbaren Wert-
papieren, die einem Verwahrer zur Sammelverwahrung
im Sinne des $ 5 des Depotgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachungvom11.Januar 1995(BGBl. I S. 34),
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 5. April
2004(BGBl.|S. 502)geändertwordenist,inderjeweils
geltenden Fassung anvertraut worden sind, ist zu un-
terstellen, dass die zuerst angeschafften Wertpapiere
zuerstveräußertwurden.

(4a) '!WerdenAnteilean einerKörperschaft,Vermö-
gensmasse oder Personenvereinigung, die weder ihre
Geschäftsleitungnoch ihrenSitz im Inlandhat,gegen
Anteile an einer anderen Körperschaft, Vermögens-
masse oder Personenvereinigung, die weder ihre Ge-
schäftsleitung noch ihren Sitz im Inland hat, getauscht
und wird der Tausch auf Grund gesellschaftsrechtlicher
Maßnahmen vollzogen, die von den beteiligten Unter-
nehmen ausgehen, treten abweichend von Absatz 2
Satz 1 und$ 13Absatz 2 des Umwandlungssteuerge-
setzes die übernommenen Anteile steuerlich an die
Stelle der bisherigen Anteile, wenn das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland hinsichtlich der Besteuerung
des Gewinns aus der Veräußerung der erhaltenen An-
teile nicht ausgeschlossen oder beschränkt ist oder die
Mitgliedstaaten der Europäischen Union bei einer Ver-
schmelzungArtikel8 der Richtlinie90/434/EWGanzu-
wenden haben; in diesem Fall ist der Gewinn aus einer
späteren Veräußerung der erworbenen Anteile unge-
achtet der Bestimmungen eines Abkommens zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung in der gleichen Art
und Weise zu besteuern, wie die Veräußerung der An-
teile an der übertragenden Körperschaft zu besteuern
wäre, und & 15 Absatz 1a Satz 2 entsprechend anzu-
wenden.?Erhältder Steuerpflichtigein den Fällendes
Satzes 1 zusätzlich zu den Anteilen eine Gegenleistung,
gilt diese als Ertrag im Sinne des Absatzes 1 Num-
mer 1. ®Besitzt bei sonstigen Kapitalforderungen im
Sinne des Absatzes 1 Nummer 7 der Inhaber das
Recht, bei Fälligkeit anstelle der Rückzahlung des No-
minalbetrags vom Emittenten die Lieferung einer vorher
festgelegten Anzahl von Wertpapieren zu verlangen
oder besitzt der Emittent das Recht, bei Fälligkeit dem
Inhaber anstelle der Rückzahlung des Nominalbetrags
eine vorher festgelegte Anzahl von Wertpapieren anzu-
dienen und machen der Inhaber der Forderung oder der
Emittent von diesem Recht Gebrauch, ist abweichend
von Absatz 4 Satz 1 das Entgelt für den Erwerb der
Forderung als Veräußerungspreis der Forderung und
als Anschaffungskosten der erhaltenen Wertpapiere an-
zusetzen. *Werden Bezugsrechte veräußert oder aus-
geübt, die nach & 186 des Aktiengesetzes, & 55 des
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränk-
ter Haftung oder eines vergleichbaren ausländischen
Rechts einen Anspruch auf Abschluss eines Zeich-
nungsvertrags begründen, wird der Teil der Anschaf-
fungskosten der Altanteile, der auf das Bezugsrecht
entfällt, bei der Ermittlung des Gewinns nach Absatz 4
Satz 1 mit O Euro angesetzt.®WerdeneinemSteuer-
pflichtigenAnteile im Sinne des Absatzes 2 Satz 1
Nummer 1 zugeteilt, ohne dass dieser eine gesonderte
Gegenleistung zu entrichten hat, werden der Ertrag und
die Anschaffungskosten dieser Anteile mit O0Euro ange-
setzt, wenn die Voraussetzungen der Sätze 3 und 4
nicht vorliegen und die Ermittlung der Höhe des Kapi-
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talertrags nicht möglich ist. 68Soweites auf die steuerli-
che Wirksamkeit einer Kapitalmaßnahme im Sinne der
vorstehenden Sätze 1 bis 5 ankommt, ist auf den Zeit-
punkt der Einbuchung in das Depot des Steuerpflichti-
gen abzustellen.

(5) "Einkünfteaus Kapitalvermögenim Sinne des
Absatzes 1 Nummer 1 und 2 erzielt der Anteilseig-
ner. ?Anteilseigner ist derjenige, dem nach $ 39 der Ab-
gabenordnung die Anteile an dem Kapitalvermögen im
Sinnedes Absatzes1 Nummer1 imZeitpunktdes Ge-
winnverteilungsbeschlusses zuzurechnen sind. 3Sind
einem Nießbraucher oder Pfandgläubiger die Einnah-
men im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 oder 2 zuzu-
rechnen, gilt er als Anteilseigner.

(6) "VerbleibendepositiveEinkünfteaus Kapitalver-
mögen sind nach der Verrechnung im Sinne des $ 43a
Absatz 3 zunächst mit Verlusten aus privaten Veräuße-
rungsgeschäftennach Maßgabedes $&23 Absatz 3
Satz 9 und 10 zu verrechnen. ?Verluste aus Kapitalver-
mögen dürfen nicht mit Einkünften aus anderen Ein-
kunftsarten ausgeglichen werden; sie dürfen auch nicht
nach & 10d abgezogen werden. ®DieVerluste mindern
jedoch die Einkünfte, die der Steuerpflichtige in den fol-
genden Veranlagungszeiträumen aus Kapitalvermögen
erzielt. *8 10d Absatz 4 ist sinngemäß anzuwen-
den. Verluste aus Kapitalvermögen im Sinne des Ab-
satzes 2 Satz 1 Nummer 1 Satz 1, die aus der Veräuße-
rung von Aktien entstehen, dürfen nur mit Gewinnen
aus Kapitalvermögen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1
Nummer 1 Satz 1, die aus der Veräußerung von Aktien
entstehen, ausgeglichen werden; die Sätze 3 und 4 gel-
ten sinngemäß. ®Verlusteaus Kapitalvermögen, die der
Kapitalertragsteuer unterliegen, dürfen nur verrechnet
werden oder mindern die Einkünfte, die der Steuer-
pflichtige in den folgenden Veranlagungszeiträumen
aus Kapitalvermögen erzielt, wenn eine Bescheinigung
imSinnedes $ 43aAbsatz3 Satz 4 vorliegt.
(7) '8 15bistsinngemäßanzuwenden.?2Einvorgefer-

tigtesKonzeptimSinnedes$ 15bAbsatz2 Satz2 liegt
auch vor, wenn die positiven Einkünfte nicht der tarifli-
chen Einkommensteuer unterliegen.

(8) 'Soweit Einkünfteder indenAbsätzen1,2 und3
bezeichneten Art zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger
Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung gehören,
sind sie diesen Einkünften zuzurechnen. ?Absatz 4a fin-
det insoweit keine Anwendung.

(9) "Bei der Ermittlungder Einkünfteaus Kapitalver-
mögen ist als Werbungskosten ein Betrag von 801 Euro
abzuziehen(Sparer-Pauschbetrag);der Abzug der tat-
sächlichen Werbungskosten ist ausgeschlossen. ?Ehe-
gatten, die zusammen veranlagt werden, wird ein ge-
meinsamer Sparer-Pauschbetrag von 1 602 Euro ge-
währt. $Der gemeinsame Sparer-Pauschbetrag ist bei
der Einkunftsermittlung bei jedem Ehegatten je zur
Hälfte abzuziehen; sind die Kapitalerträge eines Ehe-
gatten niedriger als 801 Euro, so ist der anteilige Spa-
rer-Pauschbetrag insoweit, als er die Kapitalerträge die-
ses Ehegatten übersteigt, bei dem anderen Ehegatten
abzuziehen. *Der Sparer-Pauschbetrag und der ge-
meinsame Sparer-Pauschbetrag dürfen nicht höher
sein als die nach Maßgabe des Absatzes 6 verrechne-
ten Kapitalerträge.



f) Vermietung und Verpachtung
($S2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6)

8 21
(1) "EinkünfteausVermietungundVerpachtungsind

. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von un-
beweglichem Vermögen, insbesondere von Grund-
stücken, Gebäuden, Gebäudeteilen, Schiffen, die in
ein Schiffsregister eingetragen sind, und Rechten,
die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über
Grundstückeunterliegen(z. B. Erbbaurecht,Mine-
ralgewinnungsrecht);

. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von
Sachinbegriffen, insbesondere von beweglichem
Betriebsvermögen;

. Einkünfte aus zeitlich begrenzter Überlassung von
Rechten, insbesondere von schriftstellerischen,
künstlerischen und gewerblichen Urheberrechten,
von gewerblichen Erfahrungen und von Gerechtig-
keiten und Gefällen;

. Einkünfte aus der Veräußerung von Miet- und Pacht-
zinsforderungen, auch dann, wenn die Einkünfte im
Veräußerungspreis von Grundstücken enthalten sind
und die Miet- oder Pachtzinsen sich auf einen Zeit-
raum beziehen, in dem der Veräußerer noch Besitzer
war.

3Zuden in Satz 1 bezeichneten Einkünften gehören
auch
a) Leibrenten und andere Leistungen,

aa) die aus den gesetzlichen Rentenversiche-
rungen, den landwirtschaftlichen Alterskas-
sen, den berufsständischen Versorgungs-
einrichtungen und aus Rentenversicherun-
gen imSinnedes $ 10Absatz 1 Nummer2
Buchstabe b erbracht werden, soweit sie je-
weils der Besteuerung unterliegen. ?Bemes-
sungsgrundlage für den der Besteuerung
unterliegenden Anteil ist der Jahresbetrag
der Rente. ®Derder Besteuerung unterlie-
gende Anteil ist nach dem Jahr des Renten-
beginns und dem in diesem Jahr maßgeben-
den Prozentsatz aus der nachstehenden
Tabelle zu entnehmen:

288 15a und 15b sind sinngemäß anzuwenden.
(2) Beträgtdas Entgelt für die Überlassungeiner

Wohnung zu Wohnzwecken weniger als 56 Prozent
der ortsüblichen Marktmiete, so ist die Nutzungsüber-
lassung in einen entgeltlichen und einen unentgeltli-
chen Teil aufzuteilen.

(3) Einkünfteder in den Absätzen1 und 2 bezeich-
neten Art sind Einkünften aus anderen Einkunftsarten
zuzurechnen, soweit sie zu diesen gehören.

g) Sonstige Einkünfte
(S 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7)
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Arten der sonstigen Einkünfte

SonstigeEinkünftesind
Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, soweit
sie nicht zu den in 8 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 6
bezeichneten Einkunftsarten gehören; & 15b ist
sinngemäß anzuwenden. 2Werden die Bezüge frei-
willig oder auf Grund einer freiwillig begründeten
Rechtspflicht oder einer gesetzlich unterhaltsbe-
rechtigten Person gewährt, so sind sie nicht dem
Empfänger zuzurechnen; dem Empfänger sind da-
gegenzuzurechnen
a) Bezüge, die von einer Körperschaft, Personen-

vereinigung oder Vermögensmasse außerhalb
der Erfüllung steuerbegünstigter Zwecke im
Sinneder8852bis54derAbgabenordnungge-
währt werden, und

b) Bezügeim Sinne des $ 1 der Verordnungüber
die Steuerbegünstigungvon Stiftungen,die an
die Stelle von Familienfideikommissen getreten
sind, in der im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliede-
rungsnummer 611-4-3, veröffentlichten berei-
nigten Fassung.

Jahr des Besteuerungs-
Renten- anteil
beginns in%
bis2005 50
ab 2006 52
2007 54
2008 56
2009 58
2010 60
2011 62
2012 64
2013 66
2014 68
2015 70
2016 72
2017 74
2018 76
2019 78
2020 80
2021 81
2022 82
2023 83
2024 84
2025 85
2026 86
2027 87
2028 88
2029 89
2030 90
2031 91
2032 92



Jahr des Besteuerungs-
Renten- anteil
beginns in%
2033 93
2034 94
2035 95
2036 96
2037 97
2038 98
2039 99
2040 100

“Der Unterschiedsbetrag zwischen dem
Jahresbetrag der Rente und dem der Be-
steuerung unterliegenden Anteil der Rente
ist der steuerfreie Teil der Rente. ®Diesergilt
ab dem Jahr, das dem Jahr des Rentenbe-
ginns folgt, für die gesamte Laufzeit des
Rentenbezugs. 8Abweichend hiervon ist der
steuerfreie Teil der Rente bei einer Verände-
rung des Jahresbetrags der Rente in dem
Verhältnis anzupassen, in dem der verän-
derte Jahresbetrag der Rente zum Jahres-
betrag der Rente steht, der der Ermittlung
des steuerfreien Teils der Rente zugrunde
liegt. "Regelmäßige Anpassungen des Jah-
resbetrags der Rente führen nicht zu einer
Neuberechnung und bleiben bei einer Neu-
berechnung außer Betracht. 8Folgen nach
dem 31. Dezember 2004 Renten aus dersel-
ben Versicherung einander nach, gilt für die
spätereRenteSatz3mitderMaßgabe,dass
sich der Prozentsatz nach dem Jahr richtet,
das sich ergibt, wenn die Laufzeit der vor-
hergehenden Renten von dem Jahr des Be-
ginns der späteren Rente abgezogen wird;
der Prozentsatz kann jedoch nicht niedriger
bemessen werden als der für das Jahr 2005;

staben aa sind und bei denen in den einzel-
nen Bezügen Einkünfte aus Erträgen des
Rentenrechts enthalten sind. 2Dies gilt auf
Antrag auch für Leibrenten und andere Leis-
tungen, soweit diese auf bis zum 31. Dezem-
ber 2004 geleisteten Beiträgen beruhen,
welche oberhalb des Betrags des Höchst-
beitrags zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung gezahlt wurden; der Steuerpflichtige
muss nachweisen, dass der Betrag des
Höchstbeitrags mindestens zehn Jahre
überschritten wurde; soweit hiervon im Ver-
sorgungsausgleich übertragene Rentenan-
wartschaften betroffen sind, gilt 8 4 Absatz 1
des Versorgungsausgleichsgesetzes ent-
sprechend. 3Als Ertrag des Rentenrechts gilt
für die gesamte Dauer des Rentenbezugs
der Unterschiedsbetrag zwischen dem Jah-
resbetrag der Rente und dem Betrag, der
sich bei gleichmäßiger Verteilung des Kapi-
talwerts der Rente auf ihre voraussichtliche
Laufzeit ergibt; dabei ist der Kapitalwert
nach dieser Laufzeit zu berechnen. *Der Er-

Bei Beginn
derRente
vollendetes Ertragsanteil
Lebensjahr in %
des Renten-
berechtigten

0 bis 1 59
2 bis3 58
4bis5 57
6 bis8 56
9 bis 10 55
11bis 12 54
13bis 14 53
15bis 16 52
17bis 18 51
19bis20 50
21 bis22 49
23 bis24 48
25 bis26 47

27 46
28 bis29 45
30 bis31 44

32 43
33 bis34 42

35 41
36 bis37 40

38 39
39 bis40 38

41 37
42 36

43 bis44 35
45 34

46 bis47 33
48 32
49 31
50 30

51 bis52 29
53 28
54 27

55 bis56 26
57 25
58 24
59 23

60 bis61 22
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Verlag



Bei Beginn
derRente
vollendetes Ertragsanteil
Lebensjahr in%
des Renten-
berechtigten

62 21
63 20
64 19

65 bis66 18
67 17
68 16

69 bis 70 15
71 14

72bis 73 13
74 12
75 11

76bis 77 10
78bis 79 9

80 8
81 bis82 7
83 bis84 6
85 bis87 5
88 bis91 4
92 bis93 3
94 bis96 2
ab 97 1

5Die Ermittlung des Ertrags aus Leibrenten,
die vor dem 1. Januar 1955 zu laufen begon-
nen haben, und aus Renten, deren Dauer
von der Lebenszeit mehrerer Personen oder
einer anderen Person als des Rentenberech-
tigten abhängt, sowie aus Leibrenten, die
auf eine bestimmte Zeit beschränkt sind,
wird durch eine Rechtsverordnung be-
stimmt;

b) Einkünfte aus Zuschüssen und sonstigen Vortei-
len, die als wiederkehrende Bezüge gewährt
werden;

Einkünfte aus Uhnterhaltsleistungen, soweit sie
nach& 10Absatz 1 Nummer1 vomGeberabge-
zogen werden können;
Einkünfte aus Versorgungsleistungen, soweit sie
beim Zahlungsverpflichteten nach & 10 Absatz 1
Nummer 1a als Sonderausgaben abgezogen wer-
den können;
Einkünfte aus Leistungen auf Grund eines schuld-
rechtlichen Versorgungsausgleichs, soweit sie
beim Ausgleichsverpflichteten nach 8 10 Absatz 1
Nummer 1b als Sonderausgaben abgezogen wer-
den können;
Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften im
Sinne des & 23;

Einkünfte aus Leistungen, soweit sie weder zu an-
deren Einkunftsarten($ 2 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer1 bis 6) noch zu den EinkünftenimSinneder
Nummern 1, 1a, 2 oder 4 gehören, z. B. Einkünfte
aus gelegentlichen Vermittlungen und aus der Ver-
mietungbeweglicherGegenstände.?Solche Ein-
künfte sind nicht einkommensteuerpflichtig, wenn
sie weniger als 256 Euro im Kalenderjahr betragen
haben. SÜbersteigen die Werbungskosten die Ein-
nahmen, so darf der übersteigende Betrag bei
Ermittlung des Einkommens nicht ausgeglichen
werden; er darf auch nicht nach $ 10d abgezogen
werden. “Die Verluste mindern jedoch nach Maß-
gabedes $ 10ddie Einkünfte,diederSteuerpflich-
tige in dem unmittelbar vorangegangenen Veran-
lagungszeitraum oder in den folgenden Veranla-
gungszeiträumen aus Leistungen im Sinne des
Satzes 1 erzielt hat oder erzielt; 8 10d Absatz 4 gilt
entsprechend. ®Verlusteaus Leistungen im Sinne
des $ 22 Nummer 3 in der bis zum 31. Dezember
2008 anzuwendenden Fassung können abwei-
chend von Satz 3 auch mit Einkünften aus Kapital-
vermögenimSinnedes $&20Absatz 1 Nummer11
ausgeglichen werden. 6Sie mindern abweichend
vonSatz 4 nachMaßgabedes $ 10dauchdie Ein-
künfte, die der Steuerpflichtige in den folgenden
Veranlagungszeiträumen aus & 20 Absatz 1 Num-
mer 11 erzielt;

Entschädigungen, Amtszulagen, Zuschüsse zu
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, Über-
gangsgelder, Überbrückungsgelder, Sterbegelder,
Versorgungsabfindungen, Versorgungsbezüge, die
auf Grund des Abgeordnetengesetzes oder des
Europaabgeordnetengesetzes, sowie vergleichbare
Bezüge, die auf Grund der entsprechendenGe-
setze der Länder gezahlt werden, und die Entschä-
digungen, das Übergangsgeld, das Ruhegehalt und
die Hinterbliebenenversorgung, die auf Grund des
Abgeordnetenstatuts des Europäischen Parla-
ments von der Europäischen Union gezahlt wer-
den. 2Werdenzur Abgeltung des durch das Mandat
veranlassten Aufwandes Aufwandsentschädigun-
gen gezahlt, so dürfen die durch das Mandat ver-
anlassten Aufwendungen nicht als Werbungskos-
ten abgezogen werden. 3Wahlkampfkosten zur
Erlangung eines Mandats im Bundestag, im Euro-
päischen Parlament oder im Parlament eines Lan-
des dürfen nicht als Werbungskosten abgezogen
werden. “Es gelten entsprechend
a) für Nachversicherungsbeiträge auf Grund ge-

setzlicher Verpflichtung nach den Abgeordne-
tengesetzenimSinnedes Satzes 1 undfür Zu-
schüsse zu Kranken- und Pflegeversicherungs-
beiträgen 8 3 Nummer 62,

b) für Versorgungsbezüge$&19 Absatz 2 nur be-
züglich des Versorgungsfreibetrags; beim Zu-
sammentreffen mit Versorgungsbezügen im
Sinne des $ 19 Absatz 2 Satz 2 bleibt jedoch
insgesamt höchstens ein Betrag in Höhe des
Versorgungsfreibetrags nach $ 19 Absatz 2
Satz 3 im Veranlagungszeitraum steuerfrei,

c) für das Übergangsgeld, das in einer Summe ge-
zahlt wird, und für die Versorgungsabfindung
& 34 Absatz 1,



d) für die Gemeinschaftssteuer, die auf die Ent-
schädigungen, das Übergangsgeld, das Ruhe-
gehalt und die Hinterbliebenenversorgung auf
Grund des Abgeordnetenstatuts des Europä-
ischen Parlaments von der Europäischen Union
erhoben wird, &834c Absatz 1; dabei sind die im
ersten Halbsatz genannten Einkünfte für die ent-
sprechende Anwendung des 8 34c Absatz 1 wie
ausländische Einkünfte und die Gemeinschafts-
steuer wie eine der deutschen Einkommen-
steuer entsprechende ausländische Steuer zu
behandeln;

Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen, Pensions-
fonds, Pensionskassen und Direktversicherun-
gen. ?Soweit die Leistungen nicht auf Beiträgen,
auf die 8 3 Nummer 63, & 10a oder Abschnitt XI
angewendet wurde, nicht auf Zulagen im Sinne
des Abschnitts XI, nicht auf Zahlungen im Sinne
des $ 92a Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 und des
& 92a Absatz 3 Satz 9 Nummer 2, nicht auf steuer-
freien Leistungen nach & 3 Nummer 66 und nicht
auf Ansprüchen beruhen, die durch steuerfreie Zu-
wendungen nach & 3 Nummer 56 oder die durch
die nach $ 3 Nummer 55b Satz 1 steuerfreie Leis-
tung aus einem im Versorgungsausgleich begrün-
deten Anrecht erworben wurden,
a) ist bei lebenslangen Renten sowie bei Berufsun-

fähigkeits-, Erwerbsminderungs- und Hinterblie-
benenrenten Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a ent-
sprechend anzuwenden,

b) ist bei Leistungen aus Versicherungsverträgen,
Pensionsfonds, Pensionskassen und Direktver-
sicherungen, die nicht solche nach Buchstabe a
sind, $ 20 Absatz 1 Nummer 6 in der jeweils für
den Vertrag geltenden Fassung entsprechend
anzuwenden,

c) unterliegt bei anderen Leistungen der Unter-
schiedsbetrag zwischen der Leistung und der
Summe der auf sie entrichteten Beiträge der
Besteuerung; & 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2
gilt entsprechend.

In den Fällendes $ 93Absatz 1 Satz 1 und2 gilt
das ausgezahlte geförderte Altersvorsorgevermö-
gen nach Abzug der Zulagen im Sinne des Ab-
schnittsXI als LeistungimSinnedesSatzes2. *Als
LeistungimSinnedes Satzes 1 gilt auchderVer-
minderungsbetragnach$ 92aAbsatz2 Satz5 und
der Auflösungsbetrag nach & 92a Absatz 3
Satz5. °?DerAuflösungsbetragnach$ 92aAbsatz2
Satz 6 wirdzu 70 Prozentals LeistungnachSatz 1
erfasst. $Tritt nach dem Beginn der Auszahlungs-
phase der Fall des $ 92a Absatz 3 Satz 1 ein, dann
ist
a) innerhalb eines Zeitraums bis zum zehnten Jahr

nach dem Beginn der Auszahlungsphase das
Eineinhalbfache,

b) innerhalb eines Zeitraums zwischen dem zehn-
ten und 20. Jahr nach dem Beginn der Auszah-
lungsphase das Einfache

des nach Satz 5 noch nicht erfassten Auflösungs-
betrags als Leistung nach Satz 1 zu erfassen; $ 92a
Absatz 3 Satz 9 gilt entsprechendmitder Maßga-
be, dass als noch nicht zurückgeführter Betrag im
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Wohnförderkonto der noch nicht erfasste Auflö-
sungsbetrag gilt. "Bei erstmaligem Bezug von Leis-
tungen, in den Fällen des & 93 Absatz 1 sowie bei
Änderung der im Kalenderjahr auszuzahlenden
Leistunghat der Anbieter($ 80) nachAblauf des
Kalenderjahres dem Steuerpflichtigen nach amtlich
vorgeschriebenem Vordruck den Betrag der im ab-
gelaufenen Kalenderjahr zugeflossenen Leistungen
im Sinne der Sätze 1 bis 6 je gesondertmitzutei-
len. In den Fällen des $ 92a Absatz 2 Satz 10 ers-
ter Halbsatz erhält der Steuerpflichtige die Anga-
ben nach Satz 7 von der zentralen Stelle
($81).Werden demSteuerpflichtigenAbschluss-
und Vertriebskosten eines Altersvorsorgevertrages
erstattet, gilt der Erstattungsbetrag als Leistung im
Sinnedes Satzes1.

& 22a
Rentenbezugs-

mitteilungen an die zentrale Stelle
(1) 'Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung,

der Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialver-
sicherung für die Träger der Alterssicherung der Land-
wirte, die berufsständischen Versorgungseinrichtungen,
die Pensionskassen, die Pensionsfonds, die Versiche-
rungsunternehmen, die Unternehmen, die Verträge im
Sinne des $ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b an-
bieten,unddieAnbieterimSinnedes$ 80 (Mitteilungs-
pflichtige)habender zentralenStelle ($ 81) bis zum
1. März des Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem eine
Leibrente oder andere Leistung nach & 22 Nummer 1
Satz 3 Buchstabe a und $ 22 Nummer 5 einem Leis-
tungsempfänger zugeflossen ist, folgende Daten zu
übermitteln(Rentenbezugsmitteilung):
1. Identifikationsnummer($ 139b der Abgabenord-

nung), Familienname, Vorname und Geburtsdatum
des Leistungsempfängers;

2. je gesondert den Betrag der Leibrenten und anderen
Leistungenim Sinne des & 22 Nummer1 Satz 3
Buchstabe a Doppelbuchstabe aa, bb Satz 4 und
Doppelbuchstabebb Satz 5 inVerbindungmit$ 55
Absatz 2 der Einkommensteuer-Durchführungsver-
ordnungsowie imSinne des $ 22 Nummer5. ?Der
im Betrag der Rente enthaltene Teil, der ausschließ-
lich auf einer Anpassung der Rente beruht, ist ge-
sondert mitzuteilen;

3. Zeitpunkt des Beginns und des Endes des jeweiligen
Leistungsbezugs; folgen nach dem 31. Dezember
2004 Renten aus derselben Versicherung einander
nach, ist auch die Laufzeit der vorhergehenden Ren-
ten mitzuteilen;

4. Bezeichnung und Anschrift des Mitteilungspflichti-
gen,

5. die BeiträgeimSinnedes $ 10Absatz 1 Nummer3
Buchstabe a Satz 1 und 2 und Buchstabe b, soweit
diese vom Mitteilungspflichtigen an die Träger der
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung ab-
geführt werden;

6. die dem Leistungsempfänger zustehenden Beitrags-
zuschüsse nach 8 106 des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch.

2Die Datenübermittlung hat nach amtlich vorgeschrie-
benem Datensatz durch Datenfernübertragung zu
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erfolgen. Im Übrigen ist $ 150 Absatz 6 der Abgaben-
ordnung entsprechend anzuwenden.

(2) '!DerLeistungsempfängerhat dem Mitteilungs-
pflichtigen seine Identifikationsnummer mitzutei-
len. ?Teilt der Leistungsempfänger die Identifikations-
nummer dem Mitteilungspflichtigen trotz Aufforderung
nicht mit, übermittelt das Bundeszentralamt für Steuern
dem Mitteilungspflichtigen auf dessen Anfrage die
Identifikationsnummer des Leistungsempfängers; wei-
tere Daten dürfen nicht übermittelt werden. ®Inder An-
frage dürfen nur die in $ 139b Absatz 3 der Abgaben-
ordnung genannten Daten des Leistungsempfängers
angegeben werden, soweit sie dem Mitteilungspflichti-
gen bekannt sind. *Die Anfrage des Mitteilungspflichti-
gen und die Antwort des Bundeszentralamtes für Steu-
ern sind über die zentraleStelle zu übermitteln.5Die
zentrale Stelle führt eine ausschließlich automatisierte
Prüfung der ihr übermittelten Daten daraufhin durch, ob
sie vollständig und schlüssig sind und ob das vorge-
schriebene Datenformat verwendet worden ist. 6Sie
speichert die Daten des Leistungsempfängers nur für
Zwecke dieser Prüfung bis zur Übermittlung an das
Bundeszentralamt für Steuern oder an den Mitteilungs-
pflichtigen. 7Die Daten sind für die Übermittlung zwi-
schen der zentralen Stelle und dem Bundeszentralamt
für Steuern zu verschlüsseln. ®8Fürdie Anfrage gilt Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 entsprechend.Der Mitteilungs-
pflichtige darf die Identifikationsnummer nur verwen-
den, soweit dies für die Erfüllung der Mitteilungspflicht
nach Absatz 1 Satz 1 erforderlich ist.
(3) DerMitteilungspflichtigehat den Leistungsemp-

fänger jeweils darüber zu unterrichten, dass die Leis-
tung der zentralen Stelle mitgeteilt wird.

(4) 'Die zentraleStelle ($ 81) kann bei den Mittei-
lungspflichtigen ermitteln, ob sie ihre Pflichten nach
Absatz 1 Satz 1 erfüllt haben. ?Die 88 193 bis 203 der
Abgabenordnung gelten sinngemäß. 3Auf Verlangen
der zentralen Stelle haben die Mitteilungspflichtigen
ihre Unterlagen, soweit sie im Ausland geführt und auf-
bewahrt werden, verfügbar zu machen.

823
Private Veräußerungsgeschäfte

(1) 'PrivateVeräußerungsgeschäfte($22Nummer2)
sind
1. Veräußerungsgeschäftebei Grundstücken und

Rechten, die den Vorschriften des bürgerlichen
RechtsüberGrundstückeunterliegen(z. B. Erbbau-
recht, Mineralgewinnungsrecht), bei denen der Zeit-
raum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht
mehrals zehnJahre beträgt.?GebäudeundAußen-
anlagen sind einzubeziehen, soweit sie innerhalb
dieses Zeitraums errichtet, ausgebaut oder erweitert
werden; dies gilt entsprechend für Gebäudeteile, die
selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind,
sowie für Eigentumswohnungen und imTeileigentum
stehende Räume. 3Ausgenommen sind Wirtschafts-
güter, die im Zeitraum zwischen Anschaffung oder
Fertigstellung und Veräußerung ausschließlich zu ei-
genen Wohnzwecken oder im Jahr der Veräußerung
und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eige-
nen Wohnzwecken genutzt wurden;

2. Veräußerungsgeschäfte bei anderen Wirtschaftsgü-
tern, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung

und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr be-
trägt.2BeiWirtschaftsgüternimSinnevonNummer2
Satz 1, aus deren Nutzung als Einkunftsquelle zu-
mindest in einem Kalenderjahr Einkünfte erzielt wer-
den, erhöht sich der Zeitraum auf zehn Jahre.

2Als Anschaffung gilt auch die Überführung eines Wirt-
schaftsguts in das Privatvermögen des Steuerpflichti-
gen durch Entnahme oder Betriebsaufgabe. 3Bei un-
entgeltliichem Erwerb ist dem Einzelrechtsnachfolger
für Zwecke dieser Vorschrift die Anschaffung oder die
Überführung des Wirtschaftsguts in das Privatvermö-
gen durch den Rechtsvorgänger zuzurechnen. *Die An-
schaffung oder Veräußerung einer unmittelbaren oder
mittelbaren Beteiligung an einer Personengesellschaft
gilt als Anschaffung oder Veräußerung der anteiligen
Wirtschaftsgüter.5AlsVeräußerungim Sinne des Sat-
zes 1 Nummer 1 gilt auch
1. die Einlage eines Wirtschaftsguts in das Betriebsver-

mögen, wenn die Veräußerung aus dem Betriebsver-
mögen innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren
seit Anschaffung des Wirtschaftsguts erfolgt, und

2. die verdeckte Einlage in eine Kapitalgesellschaft.
(2) Einkünfteaus privatenVeräußerungsgeschäften

der in Absatz 1 bezeichneten Art sind den Einkünften
aus anderen Einkunftsarten zuzurechnen, soweit sie zu
diesen gehören.

(3) Gewinn oderVerlustaus Veräußerungsgeschäf-
ten nach Absatz 1 ist der Unterschied zwischen Veräu-
Berungspreis einerseits und den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten und den Werbungskosten anderer-
seits. ?In den Fällen des Absatzes 1 Satz 5 Nummer 1
tritt an die Stelle des Veräußerungspreises der für den
Zeitpunkt der Einlage nach $ 6 Absatz 1 Nummer 5 an-
gesetzte Wert, in den Fällen des Absatzes 1 Satz 5
Nummer 2 der gemeine Wert. ®Inden Fällen des Absat-
zes 1 Satz 2 trittan die StellederAnschaffungs-oder
Herstellungskosten der nach $ 6 Absatz 1 Nummer 4
oder $&16 Absatz 3 angesetzte Wert. *Die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten mindern sich um Ab-
setzungen für Abnutzung, erhöhte Absetzungen und
Sonderabschreibungen, soweit sie bei der Ermittlung
der Einkünfte im Sinne des $ 2 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 bis 7 abgezogen worden sind. ®Gewinnebleiben
steuerfrei, wenn der aus den privaten Veräußerungsge-
schäften erzielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr weni-
ger als 600 Euro betragen hat. ®Inden Fällen des Ab-
satzes 1 Satz 5 Nummer 1 sind Gewinne oder Verluste
für das Kalenderjahr, in dem der Preis für die Veräuße-
rung aus dem Betriebsvermögen zugeflossen ist, in den
Fällen des Absatzes 1 Satz 5 Nummer 2 für das Kalen-
derjahr der verdeckten Einlage anzusetzen. ”Verluste
dürfen nur bis zur Höhe des Gewinns, den der Steuer-
pflichtige im gleichen Kalenderjahr aus privaten Veräu-
Berungsgeschäften erzielt hat, ausgeglichen werden;
sie dürfen nicht nach $ 10d abgezogen werden. ®Die
Verluste mindern jedoch nach Maßgabe des 8 10d die
Einkünfte, die der Steuerpflichtige in dem unmittelbar
vorangegangenen Veranlagungszeitraum oder in den
folgenden Veranlagungszeiträumen aus privaten Veräu-
Berungsgeschäften nach Absatz 1 erzielt hat oder er-
zielt; $ 10d Absatz 4 gilt entsprechend. Verluste aus
privatenVeräußerungsgeschäftenimSinnedes $ 23 in
der bis zum 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fas-
sung können abweichend von Satz 7 auch mit Einkünf-
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tenaus KapitalvermögenimSinnedes$ 20Absatz2 in
derFassungdesArtikels1desGesetzesvom14.Au- ansaufdi Altersentlastungsbetrag
gust2007(BGBl.IS. 1912)ausgeglichenwerden.10Sie 64. Lebensjahres .
mindernabweichendvonSatz8 nachMaßgabedes folgende in%derEinkünfteHöchstbetragin
& 10d auch die Einkünfte,die der Steuerpflichtigein Kalenderjahr
den folgenden Veranlagungszeiträumen aus & 20 Ab-
satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 2005 40,0 1900
vom14.August2007(BGBl. I S. 1912)erzielt. 2006 38,4 1824

h) Gemeinsame Vorschriften 2007 36,8 1748
2008 35,2 1672

524 2009 33,6 1596
Zuden EinkünftenimSinnedes $&2 Absatz 1 gehö- 2010 32.0 1520

ren auch
1. Entschädigungen, die gewährt worden sind 2011 30,4 1444

a) als Ersatz für entgangene oder entgehende Ein- 2012 28,8 1368
nahmenoder 2013 27,2 1292

b) für die Aufgabe oderNichtausübung einerTätig- 2014 25,6 1216
keit, für die Aufgabe einer Gewinnbeteiligung
odereinerAnwartschaftaufeinesolche; 2015 24,0 1140

c) als Ausgleichszahlungen an Handelsvertreter 2016 22,4 1.064
nach & 89b des Handelsgesetzbuchs; 2017 208 988

2. Einkünft i h li Tätigkeiti iinkünfteaus einerehemaligen Tätigkeitim Sinne 2018 192 912
des & 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 oder aus
einemfrüherenRechtsverhältnisim Sinne des $ 2 2019 17,6 836
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 bis 7, und zwar auch
dann, wenn sie dem Steuerpflichtigen als Rechts- 2020 16,0 760
nachfolger zufließen; 2021 15,2 722

3. Nutzungsvergütungenfür die Inanspruchnahmevon 2022 14,4 684
Grundstücken für öffentliche Zwecke sowie Zinsen
auf solche Nutzungsvergütungen und auf Entschädi- 2023 13,6 646
gungen,die mit der Inanspruchnahmevon Grund- 2024 12,8 608
stücken für Öffentliche Zwecke zusammenhängen.

2025 12,0 570
$24a 2026 11,2 532

Altersentlastungsbetrag 2097 10,4 494
Der Altersentlastungsbetrag ist bis zu einem 2028 9,6 456

Höchstbetrag im Kalenderjahr ein nach einem Prozent-
satzermittelterBetragdesArbeitslohnsundderpositi- 2029 8,8 418
ven Summe der Einkünfte,die nicht solche aus nicht- 2030 8,0 380
selbständiger Arbeit sind. 2Bei der Bemessung des Be-
tragsbleibenaußerBetracht: 2031 72 342
1. VersorgungsbezügeimSinnedes $ 19Absatz2; 2032 6,4 304
2. Einkünfteaus Leibrentenim Sinne des $ 22 Num- 2033 5,6 266

mer 1 Satz 3 Buchstabe a; 2034 4,8 228
3. Einkünfte im Sinne des 8 22 Nummer 4 Satz 4 Buch-

stabeb: 2035 4,0 190
4. EinkünfteimSinnedes $ 22 Nummer5 Satz 1, so- 2036 3,2 152

weit 8 52 Absatz 34c anzuwenden ist; 2037 2,4 114
5. EinkünfteimSinnedes$ 22Nummer5 Satz2 Buch- 2038 1,6 76

stabe a.
3DerAltersentlastungsbetrag wird einem Steuerpflichti- 2039 0,8 38
gen gewährt, der vor dem Beginn des Kalenderjahres, 2040 0,0 0
in dem er sein Einkommen bezogen hat, das 64. Le-
bensjahr vollendet hatte. *\m Fall der Zusammenveran-. . . 8 24blagung von Ehegatten zur Einkommensteuer sind die \ i i
Sätze1bis3 fürjedenEhegattengesondertanzuwen- EntlastungsbetragfürAlleinerziehende
den.5DermaßgebendeProzentsatzundderHöchstbe- (1) 'Allein stehendeSteuerpflichtigekönneneinen
trag des Altersentlastungsbetrags sind der nachste- Entlastungsbetrag in Höhe von 1 308 Euro im Kalender-
henden Tabelle zu entnehmen: jahr von der Summe der Einkünfte abziehen, wenn zu

. . . . . BundesanzeigerDas Bundesgesetzblattim Internet:www.bundesgesetzblatt.de| Ein Service des BundesanzeigerVerlagwww.bundesanzeiger-verlag.de s Verlag
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ihrem Haushalt mindestens ein Kind gehört, für das
ihnen ein Freibetrag nach $&32 Absatz 6 oder Kinder-
geld zusteht. 2Die Zugehörigkeit zum Haushalt ist an-
zunehmen, wenn das Kind in der Wohnung des allein
stehendenSteuerpflichtigengemeldetist.3lstdas Kind
bei mehreren Steuerpflichtigen gemeldet, steht der Ent-
lastungsbetrag nach Satz 1 demjenigen Alleinstehen-
den zu, der die Voraussetzungen auf Auszahlung des
Kindergeldesnach $&64 Absatz 2 Satz 1 erfülltoder
erfüllen würde in Fällen, in denen nur ein Anspruch auf
einen Freibetrag nach $ 32 Absatz 6 besteht.

(2) "Allein stehend im Sinne des Absatzes 1 sind
Steuerpflichtige, die nicht die Voraussetzungen für die
Anwendungdes Splitting-Verfahrens($ 26 Absatz 1)
erfüllen oder verwitwet sind und keine Haushaltsge-
meinschaft mit einer anderen volljährigen Person bil-
den, es sei denn, für diese steht ihnen ein Freibetrag
nach $ 32 Absatz 6 oder Kindergeld zu oder es handelt
sich um ein Kind im Sinne des & 63 Absatz 1 Satz 1,
das einen Dienst nach $ 32 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1
und 2 leistet oder eine Tätigkeit nach $ 32 Absatz 5
Satz 1 Nummer 3 ausübt. ?Ist die andere Person mit
Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Wohnung des Steu-
erpflichtigen gemeldet, wird vermutet, dass sie mit dem
Steuerpflichtigen gemeinsam wirtschaftet (Haushalts-
gemeinschaft). 3Diese Vermutung ist widerlegbar, es
sei denn, der Steuerpflichtige und die andere Person
leben in einer eheähnlichen Gemeinschaft oder in einer
eingetragenen Lebenspartnerschaft.

(3) Für jeden vollenKalendermonat,in demdie Vo-
raussetzungen des Absatzes 1 nicht vorgelegen haben,
ermäßigt sich der Entlastungsbetrag um ein Zwölftel.

Ill. Veranlagung

825
Veranlagungszeitraum, Steuererklärungspflicht
(1) Die Einkommensteuerwird nach Ablauf des

Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum) nach dem Ein-
kommen veranlagt, das der Steuerpflichtige in diesem
Veranlagungszeitraum bezogen hat, soweit nicht nach
& 43 Absatz 5 und& 46 eineVeranlagungunterbleibt.

(2) (weggefallen)
(3) "Der Steuerpflichtigehat für den abgelaufenen

Veranlagungszeitraum eine Einkommensteuererklärung
abzugeben. ?Ehegatten haben für den Fall der Zusam-
menveranlagung($26b)einegemeinsameEinkommen-
steuererklärung abzugeben. 3Wählt einer der Ehegatten
die getrennteVeranlagung($ 26a)oder wählenbeide
Ehegatten die besondere Veranlagung für den Veranla-
gungszeitraumder Eheschließung(826c),hatjederder
Ehegatten eine Einkommensteuererklärung abzuge-
ben. *Der Steuerpflichtige hat die Einkommensteuerer-
klärung eigenhändig zu unterschreiben. °Eine gemein-
same Einkommensteuererklärung ist von beiden Ehe-
gatten eigenhändig zu unterschreiben.

(4) "Die Erklärungnach Absatz 3 ist nach amtlich
vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertra-
gung zu übermitteln, wenn Einkünfte nach $ 2 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 bis 3 erzielt werden und es sich nicht
umeinender Veranlagungsfällegemäß$ 46 Absatz 2
Nummer 2 bis 8 handelt. 2Auf Antrag kann die Finanz-
behörde zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine
Übermittlung durch Datenfernübertragung verzichten.

&26
Veranlagung von Ehegatten

(1) 'Ehegatten,die beideunbeschränkteinkommen-
steuerpflichtigimSinnedes $ 1 Absatz 1 oder 2 oder
des 8 1a sind und nicht dauernd getrennt leben und bei
denen diese Voraussetzungen zu Beginn des Veranla-
gungszeitraums vorgelegen haben oder im Laufe des
Veranlagungszeitraums eingetreten sind, können zwi-
schengetrennterVeranlagung(826a)undZusammen-
veranlagung($&26b)wählen;für denVeranlagungszeit-
raum der Eheschließung können sie stattdessen die be-
sondere Veranlagung nach 8 26c wählen. ?Eine Ehe, die
im Laufe des Veranlagungszeitraums aufgelöst worden
ist, bleibt für die Anwendung des Satzes 1 unberück-
sichtigt, wenn einer der Ehegatten in demselben Veran-
lagungszeitraum wieder geheiratet hat und bei ihm und
dem neuen Ehegatten die Voraussetzungen des Sat-
zes 1 ebenfalls vorliegen. %Satz2 gilt nicht, wenn eine
Ehe durch Tod aufgelöst worden ist und die Ehegatten
der neuen Ehe die besondere Veranlagung nach & 26c
wählen.

(2) '!Ehegattenwerden getrennt veranlagt,wenn
einer der Ehegatten getrennte Veranlagung wählt. ?Ehe-
gatten werden zusammen veranlagt oder - für den Ver-
anlagungszeitraum der Eheschließung - nach & 26c
veranlagt, wenn beide Ehegatten die betreffende Veran-
lagungsart wählen. Die zur Ausübung der Wahl erfor-
derlichen Erklärungen sind beim Finanzamt schriftlich
oder zu Protokoll abzugeben.

(3)Werdendie nachAbsatz 2 erforderlichenErklä-
rungen nicht abgegeben, so wird unterstellt, dass die
Ehegatten die Zusammenveranlagung wählen.

& 26a
Getrennte Veranlagung von Ehegatten

(1) 'Bei getrennter Veranlagung von Ehegatten in
den in & 26 bezeichneten Fällen sind jedem Ehegatten
die von ihm bezogenen Einkünfte zuzurechnen. ?Ein-
künfte eines Ehegatten sind nicht allein deshalb zum
Teil dem anderen Ehegatten zuzurechnen, weil dieser
bei der Erzielung der Einkünfte mitgewirkt hat.

(2) !Sonderausgaben nach 8 9c und außergewöhnli-
che Belastungen(8833 bis 33b)werdenin Höhedes
bei einer Zusammenveranlagung in Betracht kommen-
den Betrags bei beiden Veranlagungen jeweils zur
Hälfte abgezogen, wenn die Ehegatten nicht gemein-
sam eine andere Aufteilung beantragen. ?2Dienach
& 33b Absatz 5 übertragbaren Pauschbeträge stehen
den Ehegatten insgesamt nur einmal zu; sie werden je-
dem Ehegatten zur Hälfte gewährt. 3Die nach 8 34f zu
gewährende Steuerermäßigung steht den Ehegatten in
dem Verhältnis zu, in dem sie erhöhte Absetzungen
nach & 7b oder Abzugsbeträgenach $ 10eAbsatz 1
bis 5 oder nach & 15b des Berlinförderungsgesetzes
in Anspruch nehmen. *Die nach $ 35a zu gewährende
Steuerermäßigung steht den Ehegatten jeweils zur
Hälfte zu, wenn die Ehegatten nicht gemeinsam eine
andere Aufteilung beantragen.

(3) DieAnwendungdes$ 10dfürden Falldes Über-
gangs von der getrennten Veranlagung zur Zusammen-
veranlagung und von der Zusammenveranlagung zur
getrennten Veranlagung, wenn bei beiden Ehegatten
nicht ausgeglichene Verluste vorliegen, wird durch



Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustim-
mung des Bundesrates geregelt.

&26b
Zusammenveranlagung von Ehegatten

Bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten wer-
den die Einkünfte, die die Ehegatten erzielt haben,
zusammengerechnet, den Ehegatten gemeinsam zuge-
rechnet und, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist,
die Ehegatten sodann gemeinsam als Steuerpflichtiger
behandelt.

8 26cC
Besondere Veranlagung für

den Veranlagungszeitraum der Eheschließung
(1) 'Bei besonderer Veranlagung für den Veranla-

gungszeitraum der Eheschließung werden Ehegatten
so behandelt, als ob sie diese Ehe nicht geschlossen
hätten. 28 12 Nummer 2 bleibt unberührt. 38 26a Ab-
satz 1 giltsinngemäß.

(2) Bei der besonderenVeranlagungist das Verfah-
ren nach $ 32a Absatz 5 anzuwenden, wenn der zu ver-
anlagende Ehegatte zu Beginn des Veranlagungszeit-
raums verwitwet war und bei ihm die Voraussetzungen
des $ 32a Absatz 6 Nummer 1 vorgelegen hatten.

827
(weggefallen)

828
Besteuerung bei

fortgesetzter Gütergemeinschaft
Bei fortgesetzter Gütergemeinschaft gelten Einkünf-

te, die in das Gesamtgut fallen, als Einkünfte des über-
lebenden Ehegatten, wenn dieser unbeschränkt steuer-
pflichtig ist.

88 29 und 30
(weggefallen)

IV. Tarif

&31
Familienleistungsausgleich

1Die steuerliche Freistellung eines Einkommensbe-
trags in Höhe des Existenzminimums eines Kindes ein-
schließlich der Bedarfe für Betreuung und Erziehung
oder Ausbildung wird im gesamten Veranlagungszeit-
raum entweder durch die Freibeträge nach & 32 Ab-
satz 6 oder durch Kindergeld nach Abschnitt X be-
wirkt. 2Soweitdas Kindergelddafür nicht erforderlich
ist, dient es der Förderung der Familie. 3im laufenden
Kalenderjahr wird Kindergeld als Steuervergütung mo-
natlich gezahlt. *Bewirkt der Anspruch auf Kindergeld
für den gesamten Veranlagungszeitraum die nach
Satz 1 gebotene steuerliche Freistellung nicht vollstän-
dig und werden deshalb bei der Veranlagung zur Ein-
kommensteuer die Freibeträge nach 8 32 Absatz 6 vom
Einkommen abgezogen, erhöht sich die unter Abzug
dieser Freibeträge ermittelte tarifliche Einkommen-
steuer um den Anspruch auf Kindergeld für den gesam-
ten Veranlagungszeitraum; bei nicht zusammenveran-
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lagten Eltern wird der Kindergeldanspruch im Umfang
des Kinderfreibetrags angesetzt. °Satz 4 gilt entspre-
chend für mit dem Kindergeld vergleichbare Leistungen
nach & 65. ®Besteht nach ausländischem Recht An-
spruch auf Leistungen für Kinder, wird dieser insoweit
nicht berücksichtigt, als er das inländische Kindergeld
übersteigt.

832
Kinder, Freibeträge für Kinder

(1) Kindersind
1. im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen verwandte

Kinder,
2. Pflegekinder (Personen, mit denen der Steuerpflich-

tige durch ein familienähnliches, auf längere Dauer
berechnetes Band verbunden ist, sofern er sie nicht
zu Erwerbszwecken in seinen Haushalt aufgenom-
men hat und das Obhuts- und Pflegeverhältnis zu
den Eltern nicht mehr besteht).
(2) 'Besteht bei einem angenommenenKind das

Kindschaftsverhältnis zu den leiblichen Eltern weiter,
ist es vorrangig als angenommenes Kind zu berück-
sichtigen.?Istein imerstenGradmitdemSteuerpflich-
tigen verwandtes Kind zugleich ein Pflegekind, ist es
vorrangig als Pflegekind zu berücksichtigen.

(3) Ein Kind wird in demKalendermonat,in demes
lebend geboren wurde, und in jedem folgenden Kalen-
dermonat, zu dessen Beginn es das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, berücksichtigt.

(4) "Ein Kind, das das 18. Lebensjahr vollendet hat,
wird berücksichtigt, wenn es
1. noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat, nicht in

einem Beschäftigungsverhältnis steht und bei einer
Agentur für Arbeit im Inland als Arbeitsuchender ge-
meldet ist oder

2. noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat und
a) für einen Beruf ausgebildet wird oder
b) sich in einer Übergangszeit von höchstens vier

Monaten befindet, die zwischen zwei Ausbil-
dungsabschnitten oder zwischen einem Ausbil-
dungsabschnitt und der Ableistung des gesetz-
lichen Wehr- oder Zivildienstes, einer vom Wehr-
oder Zivildienst befreienden Tätigkeit als Entwick-
lungshelfer oder als Dienstleistender im Ausland
nach 8 14b des Zivildienstgesetzes oder der Ab-
leistung eines freiwilligen Dienstes im Sinne des
Buchstabendliegt, oder

c) eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplat-
zes nicht beginnen oder fortsetzen kann oder

& ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges
ökologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilli-
gendienstegesetzes oder einen Freiwilligendienst
imSinnedes BeschlussesNr.1719/2006/EGdes
Europäischen Parlaments und des Rates vom
15. November 2006 zur Einführung des Pro-
gramms „Jugend in Aktion“ (ABl. EU Nr. L 327
S. 30)oder einenanderenDienstimAusland im
Sinne von $ 14b des Zivildienstgesetzesoder
einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst
„weltwärts“ im Sinne der Richtlinie des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
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und Entwicklung vom 1. August 2007 (BAnz. 2008
S. 1297)odereinenFreiwilligendienstallerGene-
rationen im Sinne von $ 2 Absatz 1a des Siebten
Buches Sozialgesetzbuch leistet oder

3. wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behin-
derung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten;
Voraussetzung ist, dass die Behinderung vor Vollen-
dung des 25. Lebensjahres eingetreten ist.

?2NachSatz 1 Nummer 1 und 2 wird ein Kind nur be-
rücksichtigt, wenn es Einkünfte und Bezüge, die zur
Bestreitung des Unterhalts oder der Berufsausbildung
bestimmt oder geeignet sind, von nicht mehr als
8 004 Euro im Kalenderjahr hat. 3Dieser Betrag ist zu
kürzen, soweit es nach den Verhältnissen im Wohnsitz-
staat des Kindes notwendig und angemessen ist. *Zu
den Bezügen gehören auch steuerfreie Gewinne nach
den 88 14, 16 Absatz 4, & 17 Absatz 3 und & 18 Ab-
satz 3, die nach & 19 Absatz 2 steuerfrei bleibenden
Einkünfte sowie Sonderabschreibungen und erhöhte
Absetzungen, soweit sie die höchstmöglichen Abset-
zungen für Abnutzung nach $ 7 übersteigen. ®Bezüge,
die für besondere Ausbildungszwecke bestimmt sind,
bleiben hierbei außer Ansatz; Entsprechendes gilt für
Einkünfte, soweit sie für solche Zwecke verwendet wer-
den. $Liegen die Voraussetzungen nach Satz 1 Num-
mer 1 oder 2 nur in einem Teil des Kalendermonats vor,
sind Einkünfte und Bezüge nur insoweit anzusetzen, als
sie auf diesen Teil entfallen. ”Für jeden Kalendermonat,
in dem die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1
oder 2 an keinem Tag vorliegen, ermäßigt sich der Be-
tragnachSatz2 oder3 umeinZwölftel.8Einkünfteund
Bezüge des Kindes, die auf diese Kalendermonate ent-
fallen, bleiben außer Ansatz. 9Ein Verzicht auf Teile der
zustehenden Einkünfte und Bezüge steht der Anwen-
dungder Sätze2, 3 und7 nichtentgegen.!°Nichtauf
Euro lautende Beträge sind entsprechend dem für Ende
September des Jahres vor dem Veranlagungszeitraum
von der Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen
Referenzkurs umzurechnen.

(5) 'In den Fällendes Absatzes4 Satz 1 Nummer1
oder Nummer 2 Buchstabe a und b wird ein Kind, das

1. den gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivildienst
geleistet hat, oder

2. sich anstelle des gesetzlichen Grundwehrdienstes
freiwillig für die Dauer von nicht mehr als drei Jahren
zum Wehrdienst verpflichtet hat, oder

3. eine vom gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivil-
dienst befreiende Tätigkeit als Entwicklungshelfer
imSinnedes $ 1 Absatz 1 des Entwicklungshelfer-
Gesetzes ausgeübt hat,

für einen der Dauer dieser Dienste oder der Tätigkeit
entsprechenden Zeitraum, höchstens für die Dauer
des inländischen gesetzlichen Grundwehrdienstes oder
bei anerkannten Kriegsdienstverweigerern für die Dauer
des inländischen gesetzlichen Zivildienstes über das
21. oder 25. Lebensjahr hinaus berücksichtigt. 2Wird
der gesetzliche Grundwehrdienst oder Zivildienst in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem
Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen
Wirtschaftsraum Anwendung findet, geleistet, so ist die
Dauerdieses Dienstesmaßgebend.3Absatz4 Satz 2
bis 10 gilt entsprechend.

(6) "Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer wird
für jedes zu berücksichtigende Kind des Steuerpflichti-
gen ein Freibetrag von 1 932 Euro für das sächliche
Existenzminimum des Kindes (Kinderfreibetrag) sowie
ein Freibetrag von 1080 Euro für den Betreuungs-
und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes
vom Einkommen abgezogen. ?Bei Ehegatten, die nach
den 88 26, 26b zusammen zur Einkommensteuer ver-
anlagt werden, verdoppeln sich die Beträge nach
Satz 1, wenn das Kind zu beiden Ehegatten in einem
Kindschaftsverhältnis steht. 3Die Beträge nach Satz 2
stehen dem Steuerpflichtigen auch dann zu, wenn
1. der andere Elternteil verstorben oder nicht unbe-

schränkt einkommensteuerpflichtig ist oder
2. der Steuerpflichtige allein das Kind angenommen

hat oder das Kind nur zu ihm in einem Pflegekind-
schaftsverhältnis steht.

“Für ein nicht nach & 1 Absatz 1 oder 2 unbeschränkt
einkommensteuerpflichtiges Kind können die Beträge
nach den Sätzen 1 bis 3 nur abgezogen werden, soweit
sie nach den Verhältnissen seines Wohnsitzstaates not-
wendig und angemessen sind. ®Fürjeden Kalendermo-
nat, in dem die Voraussetzungen für einen Freibetrag
nach den Sätzen 1 bis 4 nicht vorliegen, ermäßigen sich
die dort genannten Beträge um ein Zwölftel. 8$Abwei-
chend von Satz 1 wird bei einem unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtigen Elternpaar, bei dem die Voraus-
setzungendes & 26 Absatz 1 Satz 1 nicht vorliegen,
auf Antrag eines Elternteils der dem anderen Elternteil
zustehende Kinderfreibetrag auf ihn übertragen, wenn
er, nicht jedoch der andere Elternteil seiner Unterhalts-
pflicht gegenüber dem Kind für das Kalenderjahr im
Wesentlichen nachkommt; bei minderjährigen Kindern
wird der dem Elternteil, in dessen Wohnung das Kind
nicht gemeldet ist, zustehende Freibetrag für den Be-
treuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf auf
Antrag des anderen Elternteils auf diesen übertra-
gen.Die denElternnachdenSätzen1bis6 zustehen-
den Freibeträge können auf Antrag auch auf einen
Stiefelternteil oder Großelternteil übertragen werden,
wenn dieser das Kind in seinen Haushalt aufgenommen
hat; dies kann auch mit Zustimmung des berechtigten
Elternteils geschehen, die nur für künftige Kalender-
jahre widerrufen werden kann.

8 32a
Einkommensteuertarif

(1) Die tarifliche Einkommensteuerbemisst sich
nach dem zu versteuernden Einkommen. ?Sie beträgt
vorbehaltlich der 88 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 34c
jeweils in Euro für zu versteuernde Einkommen
1. bis 7 834Euro(Grundfreibetrag):
0;

2. von 7 835 Euro bis 13 139 Euro:
(939,68«y +1 400)»y;

3. von 13 140 Euro bis 52 551 Euro:
(228,74° z+2 397)«z +1 007;

4. von 52 552 Euro bis 250 400 Euro:
0,42«x - 8 064;

5. von 250 401 Euro an:
0,45«x - 15576.



3,y“ ist ein Zehntausendstel des 7 834 Euro überstei-
genden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag abgerun-
deten zu versteuernden Einkommens. *,z“ ist ein Zehn-
tausendstel des 13 139 Euro übersteigenden Teils des
auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteu-
ernden Einkommens. °,x“ ist das auf einen vollen Euro-
Betrag abgerundete zu versteuernde Einkommen. 8Der
sich ergebende Steuerbetrag ist auf den nächsten vol-
len Euro-Betrag abzurunden.
(2) bis (4)(weggefallen)
(5) Bei Ehegatten,die nachden 88 26, 26b zusam-

men zur Einkommensteuer veranlagt werden, beträgt
die tarifliche Einkommensteuer vorbehaltlich der 88 32b,
32d, 34, 34a, 34b und 34c das Zweifache des Steuer-
betrags, der sich für die Hälfte ihres gemeinsam zu
versteuernden Einkommens nach Absatz 1 ergibt (Split-
ting-Verfahren).

(6) 'Das VerfahrennachAbsatz5 istauchanzuwen-
den zur Berechnung der tariflichen Einkommensteuer
für das zu versteuernde Einkommen
1. bei einem verwitweten Steuerpflichtigen für den Ver-

anlagungszeitraum, der dem Kalenderjahr folgt, in
dem der Ehegatte verstorben ist, wenn der Steuer-
pflichtige und sein verstorbener Ehegatte im Zeit-
punkt seines Todes die Voraussetzungen des & 26
Absatz 1 Satz 1 erfüllt haben,

2. bei einem Steuerpflichtigen, dessen Ehe in dem Ka-
lenderjahr, in dem er sein Einkommen bezogen hat,
aufgelöst worden ist, wenn in diesem Kalenderjahr
a) der Steuerpflichtige und sein bisheriger Ehegatte

die Voraussetzungendes $ 26 Absatz 1 Satz 1
erfüllt haben,

b) der bisherige Ehegatte wieder geheiratet hat und
c) der bisherige Ehegatte und dessen neuer Ehe-

gatte ebenfalls die Voraussetzungen des $ 26 Ab-
satz 1 Satz 1 erfüllen.

2Dies gilt nicht, wenn eine Ehe durch Tod aufgelöst
worden ist und die Ehegatten der neuen Ehe die be-
sondere Veranlagung nach $ 26c wählen.

?Voraussetzung für die Anwendung des Satzes 1 ist,
dass der Steuerpflichtigenicht nach den 8$ 26, 26a
getrennt zur Einkommensteuer veranlagt wird.

&32b
Progressionsvorbehalt

(1) !Hat ein zeitweiseoder währenddes gesamten
Veranlagungszeitraums unbeschränkt Steuerpflichtiger
odereinbeschränktSteuerpflichtiger,aufden$ 50Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 4 Anwendung findet,
1. a) Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld, Zuschüs-

se zum Arbeitsentgelt, Kurzarbeitergeld, Winter-
ausfallgeld, Insolvenzgeld, Arbeitslosenhilfe,
Übergangsgeld, Altersübergangsgeld, Altersüber-
gangsgeld-Ausgleichsbetrag, Unterhaltsgeld als
Zuschuss, Eingliederungshilfe nach dem Dritten
Buch Sozialgesetzbuch oder dem Arbeitsförde-
rungsgesetz, das aus dem Europäischen Sozial-
fonds finanzierte Unterhaltsgeld sowie Leistun-
gen nach$ 10 des DrittenBuchesSozialgesetz-
buch, die dem Lebensunterhalt dienen; Insol-
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venzgeld, das nach $ 188 Absatz 1 des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch einem Dritten zusteht,
ist dem Arbeitnehmer zuzurechnen,

I Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld,
Übergangsgeld oder vergleichbare Lohnersatz-
leistungen nach dem Fünften, Sechsten oder
Siebten Buch Sozialgesetzbuch, der Reichsversi-
cherungsordnung, dem Gesetz über die Kranken-
versicherung der Landwirte oder dem Zweiten
Gesetz über die Krankenversicherung der Land-
wirte,

c) Mutterschaftsgeld, Zuschuss zum Mutterschafts-
geld, die Sonderunterstützung nach dem Mutter-
schutzgesetz sowie den Zuschuss bei Beschäfti-
gungsverboten für die Zeit vor oder nach einer
Entbindung sowie für den Entbindungstag wäh-
rend einer Elternzeit nach beamtenrechtlichen
Vorschriften,

d) Arbeitslosenbeihilfe oder Arbeitslosenhilfe nach
dem Soldatenversorgungsgesetz,

e) Entschädigungen für Verdienstausfall nach dem
Infektionsschutzgesetzvom20.Juli 2000(BGBl.|
S. 1045),

f) Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld
nach dem Bundesversorgungsgesetz,

g) nach & 3 Nummer28 steuerfreieAufstockungs-
beträge oder Zuschläge,

h) Verdienstausfallentschädigung nach dem Unter-
haltssicherungsgesetz,

i) (weggefallen)
j) Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und EI-

ternzeitgesetz oder
2. ausländische Einkünfte, die im Veranlagungszeit-

raum nicht der deutschen Einkommensteuer unterle-
gen haben; dies gilt nur für Fälle der zeitweisen un-
beschränktenSteuerpflichteinschließlichder in & 2
Absatz 7 Satz 3 geregelten Fälle; ausgenommen
sind Einkünfte, die nach einem sonstigen zwischen-
staatlichen Übereinkommen im Sinne der Nummer 4
steuerfrei sind und die nach diesem Übereinkommen
nicht unter dem Vorbehalt der Einbeziehung bei der
Berechnung der Einkommensteuer stehen,

3. Einkünfte, die nach einem Abkommen zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung steuerfrei sind,

4. Einkünfte, die nach einem sonstigen zwischenstaat-
lichen Übereinkommen unter dem Vorbehalt der Ein-
beziehung bei der Berechnung der Einkommen-
steuer steuerfrei sind,

5. Einkünfte, die bei Anwendung von $ 1 Absatz 3 oder
& 1a oder $ 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 im Ver-
anlagungszeitraum bei der Ermittlung des zu ver-
steuernden Einkommens unberücksichtigt bleiben,
weil sie nicht der deutschen Einkommensteuer oder
einem Steuerabzug unterliegen; ausgenommen sind
Einkünfte, die nach einem sonstigen zwischenstaat-
lichen Übereinkommen im Sinne der Nummer 4
steuerfrei sind und die nach diesem Übereinkommen
nicht unter dem Vorbehalt der Einbeziehung bei der
Berechnung der Einkommensteuer stehen,

bezogen, so ist auf das nach $ 32a Absatz 1 zu ver-
steuernde Einkommen ein besonderer Steuersatz anzu-
wenden. ?Satz 1 Nummer 3 gilt nicht für Einkünfte
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1. aus einer anderen als in einem Drittstaat belegenen
land- und forstwirtschaftlichen Betriebsstätte,

2. aus einer anderen als in einem Drittstaat belegenen
gewerblichen Betriebsstätte, die nicht die Voraus-
setzungen des $ 2a Absatz 2 Satz 1 erfüllt,

3. aus der Vermietung oder der Verpachtung von unbe-
weglichem Vermögen oder von Sachinbegriffen,
wenn diese in einem anderen Staat als in einem
Drittstaat belegen sind, oder

4. aus der entgeltlichen Überlassung von Schiffen, so-
fern diese ausschließlich oder fast ausschließlich in
einem anderen als einem Drittstaat eingesetzt wor-
den sind, es sei denn, es handelt sich um Handels-
schiffe, die
a) von einem Vercharterer ausgerüstet überlassen

oder
b) an in einem anderen als in einem Drittstaat ansäs-

sige Ausrüster, die die Voraussetzungen des
&510 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs erfüllen,
überlassen oder

c) insgesamt nur vorübergehend an in einem Dritt-
staat ansässige Ausrüster, die die Voraussetzun-
gen des 8 510 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs
erfüllen, überlassen

worden sind, oder
5. aus dem Ansatz des niedrigeren Teilwerts oder der

Übertragung eines zu einem Betriebsvermögen ge-
hörenden Wirtschaftsguts im Sinne der Nummern 3
und 4.

382aAbsatz2a giltentsprechend.
(1a)Als unmittelbarvoneinemunbeschränktSteuer-

pflichtigen bezogene ausländische Einkünfte im Sinne
des Absatzes 1 Nummer 3 gelten auch die ausländi-
schen Einkünfte, die eine Organgesellschaft im Sinne
des & 14 oder des $ 17 des Körperschaftsteuergeset-
zes bezogen hat und die nach einem Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung steuerfrei sind, in
dem Verhältnis, in dem dem unbeschränkt Steuerpflich-
tigen das Einkommen der Organgesellschaft bezogen
auf das gesamte Einkommen der Organgesellschaft
im Veranlagungszeitraum zugerechnet wird.
(2) 'Der besondereSteuersatznachAbsatz1 istder

Steuersatz, der sich ergibt, wenn bei der Berechnung
der Einkommensteuer das nach $ 32a Absatz 1 zu ver-
steuernde Einkommen vermehrt oder vermindert wird
um
1. im Fall des Absatzes 1 Nummer 1 die Summe der

Leistungen nach Abzug des Arbeitnehmer-Pausch-
betrags($9a Satz 1 Nummer1),soweiter nichtbei
der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit abziehbar ist;

2. im Fall des Absatzes 1 Nummer 2 bis 5 die dort be-
zeichneten Einkünfte, wobei die darin enthaltenen
außerordentlichen Einkünfte mit einem Fünftel zu
berücksichtigen sind. 2Bei der Ermittlung der Ein-
künfte im Fall des Absatzes 1 Nummer 2 bis 5
a) ist der Arbeitnehmer-Pauschbetrag($ 9a Satz 1

Nummer 1 Buchstabe a) abzuziehen, soweit er
nicht bei der Ermittlung der Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit abziehbar ist;

b) sind Werbungskosten nur insoweit abzuziehen,
als sie zusammen mit den bei der Ermittlung der
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit abziehba-
ren Werbungskosten den Arbeitnehmer-Pausch-
betrag($9aSatz 1 Nummer1 Buchstabea)über-
steigen.

2Ist der für die Berechnung des besonderen Steuersat-
zes maßgebende Betrag höher als 250 000 Euro und
sind im zu versteuernden Einkommen Einkünfte im
Sinne des 8 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 enthal-
ten, ist für den Anteil dieser Einkünfte am zu versteu-
ernden Einkommen der Steuersatz im Sinne des Sat-
zes 1 nach $ 32a mit der Maßgabe zu berechnen, dass
in Absatz 1 Satz 2 die Angabe „$ 32b“ und die Num-
mer 5 entfallen sowie die Nummer 4 in folgender Fas-
sung anzuwenden ist:
„A. von 52 152 Euro an: 0,42 »x - 7 914.“
3Fürdie BemessungdesAnteilsimSinnedesSatzes2
gilt8 32cAbsatz 1 Satz 2 und3 entsprechend.

(3) 'Die Trägerder Sozialleistungenim Sinne des
Absatzes 1 Nummer 1 haben die Daten über die im
Kalenderjahr gewährten Leistungen sowie die Dauer
des Leistungszeitraums für jeden Empfänger bis zum
28. Februar des Folgejahres nach amtlich vorgeschrie-
benem Datensatz durch amtlich bestimmte Datenfern-
übertragung zu übermitteln, soweit die Leistungen nicht
auf der Lohnsteuerbescheinigung($ 41b Absatz 1
Satz 2 Nummer 5) auszuweisen sind; & 41b Absatz 2
und $ 22a Absatz 2 gelten entsprechend. ?2DerEmpfän-
ger der Leistungen ist entsprechend zu informieren und
auf die steuerliche Behandlung dieser Leistungen und
seine Steuererklärungspflicht hinzuweisen. ®Inden Fäl-
len des $ 188Absatz 1 des DrittenBuchesSozialge-
setzbuch ist Empfänger des an Dritte ausgezahlten In-
solvenzgeldes der Arbeitnehmer, der seinen Arbeitsent-
geltanspruch übertragen hat.

8 32c
Tarifbegrenzung bei Gewinneinkünften

(1) 'Sind in demzu versteuerndenEinkommenEin-
künfteimSinnedes $ 2 Absatz1 Nummer1 bis 3 (Ge-
winneinkünfte) enthalten, ist von der tariflichen Einkom-
mensteuer nach $ 32a ein Entlastungsbetrag für den
Anteil dieser Einkünfte am zu versteuernden Einkom-
men abzuziehen. ?2DieserAnteil bemisst sich nach
dem Verhältnis der Gewinneinkünfte zur Summe der
Einkünfte.3Erbeträgthöchstens100Prozent.*Einkünf-
te, die nach den 88 34, 34b ermäßigt besteuert werden,
geltennichtals GewinneinkünfteimSinneder Sätze 1
und 2.
(2) 'Zur Ermittlungdes EntlastungsbetragsimSinne

des Absatzes 1 wird der nach Absatz 1 Satz 2 ermittelte
Anteilssatz auf den Teil des zu versteuernden Einkom-
mens angewandt, der 250 000 Euro übersteigt. ?2Der
Entlastungsbetrag beträgt 3 Prozent dieses Be-
trags. 3Der Entlastungsbetrag ist auf den nächsten vol-
len Euro-Betrag aufzurunden.
(3) 'Bei Ehegatten,die zusammenzur Einkommen-

steuer veranlagt werden, beträgt der Entlastungsbetrag
das Zweifache des Entlastungsbetrags, der sich für die
Hälfte ihres gemeinsam zu versteuernden Einkommens
nach den Absätzen 1 und 2 ergibt. ?Die Ehegatten sind
bei der Verhältnisrechnung nach Absatz 1 Satz 2 ge-
meinsam als Steuerpflichtiger zu behandeln. 3Satz 1



gilt entsprechend bei Steuerpflichtigen, deren Einkom-
mensteuer nach $ 32a Absatz 6 zu ermitteln ist.
(4) DieAbsätze1bis3 sindnichtanzuwenden,wenn

der Steuersatz nach & 32b zu ermitteln ist.

$32d
Gesonderter Steuertarif

für Einkünfte aus Kapitalvermögen
(1) !Die Einkommensteuerfür Einkünfteaus Kapital-

vermögen, die nicht unter $ 20 Absatz 8 fallen, beträgt
25 Prozent.2DieSteuernachSatz 1vermindertsichum
die nach Maßgabe des Absatzes 5 anrechenbaren aus-
ländischen Steuern. ®ImFall der Kirchensteuerpflicht
ermäßigtsich die SteuernachdenSätzen1 und2 um
25 Prozent der auf die Kapitalerträge entfallenden Kir-
chensteuer. *Die Einkommensteuer beträgt damit

e-4q
A+K.

5Dabei sind „e“ die nach den Vorschriften des 8 20 er-
mittelten Einkünfte, „q“ die nach Maßgabe des Absat-
zes 5 anrechenbare ausländische Steuer und „k“ der für
die Kirchensteuer erhebende Religionsgesellschaft (Re-
ligionsgemeinschaft) geltende Kirchensteuersatz.
(2)Absatz 1 giltnicht

1. für KapitalerträgeimSinnedes $ 20Absatz 1 Num-
mer 4 und 7 sowie Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 und 7,
a) wenn Gläubigerund Schuldner einandernahe

stehende Personen sind,
b) wenn sie von einer Kapitalgesellschaft oder Ge-

nossenschaft an einen Anteilseigner gezahlt wer-
den, der zu mindestens 10 Prozent an der Gesell-
schaft oder Genossenschaftbeteiligtist. ?Dies
gilt auch, wenn der Gläubiger der Kapitalerträge
eine dem Anteilseigner nahe stehende Person ist,
oder

c) soweit ein Dritter die Kapitalerträge schuldet und
diese Kapitalanlage im Zusammenhang mit einer
Kapitalüberlassung an einen Betrieb des Gläubi-
gers steht. ?Dies gilt entsprechend, wenn Kapital
überlassen wird
aa)an einedemGläubigerder Kapitalerträgena-

hestehende Person oder
bb) an eine Personengesellschaft, bei der der

Gläubiger der Kapitalerträge oder eine die-
sem nahestehende Person als Mitunterneh-
mer beteiligt ist oder

cc) an eine Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft, an der der Gläubiger der Kapitaler-
träge oder eine diesem nahestehende Person
zu mindestens 10 Prozent beteiligt ist,

sofern der Dritte auf den Gläubiger oder eine die-
sem nahestehende Person zurückgreifen
kann. ®Ein Zusammenhang ist anzunehmen,
wenn die Kapitalanlage und die Kapitalüberlas-
sung auf einem einheitlichen Plan beruhen. *Hier-
von ist insbesondere dann auszugehen, wenn die
Kapitalüberlassung in engem zeitlichen Zusam-
menhang mit einer Kapitalanlage steht oder die
jeweiligen Zinsvereinbarungen miteinander ver-
knüpft sind. ®Voneinem Zusammenhang ist je-
doch nicht auszugehen, wenn die Zinsvereinba-
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rungen marktüblich sind oder die Anwendung
des Absatzes 1 beim Steuerpflichtigen zu keinem
Belastungsvorteil führt. $Die Sätze 1 bis 5 gelten
sinngemäß, wenn das überlassene Kapital vom
Gläubiger der Kapitalerträge für die Erzielung
von Einkünften im Sinne des $ 2 Absatz 1 Satz 1
Nummer 4, 6 und 7 eingesetzt wird.

2Insoweit findet 8 20 Absatz 6 und 9 keine Anwen-
dung;

2. für KapitalerträgeimSinnedes $ 20Absatz 1 Num-
mer 6 Satz 2. ?Insoweit findet & 20 Absatz 6 keine
Anwendung;

3. aufAntragfür KapitalerträgeimSinnedes $ 20Ab-
satz 1 Nummer 1 und 2 aus einer Beteiligung an ei-
ner Kapitalgesellschaft, wenn der Steuerpflichtige im
Veranlagungszeitraum, für den der Antrag erstmals
gestellt wird, unmittelbar oder mittelbar
a) zu mindestens 25 Prozent an der Kapitalgesell-

schaft beteiligt ist oder
b) zu mindestens 1 Prozent an der Kapitalgesell-

schaft beteiligt und beruflich für diese tätig ist.
2Insoweit finden &$3 Nummer 40 Satz 2 und $ 20
Absatz 6 und 9 keine Anwendung. ®DerAntrag gilt
für die jeweilige Beteiligung erstmals für den Veran-
lagungszeitraum, für den er gestellt worden ist. *Er
ist spätestens zusammen mit der Einkommensteuer-
erklärung für den jeweiligen Veranlagungszeitraum
zu stellen und gilt, solange er nicht widerrufen wird,
auch für die folgenden vier Veranlagungszeiträume,
ohne dass die Antragsvoraussetzungen erneut zu
belegen sind. ®DieWiderrufserklärung muss dem
Finanzamt spätestens mit der Steuererklärung für
den Veranlagungszeitraum zugehen, für den die
Sätze 1 bis 4 erstmals nicht mehr angewandt wer-
den sollen. $Nach einem Widerruf ist ein erneuter
Antrag des Steuerpflichtigen für diese Beteiligung
an der Kapitalgesellschaft nicht mehr zulässig.
(3) 'SteuerpflichtigeKapitalerträge,die nicht der

Kapitalertragsteuer unterlegen haben, hat der Steuer-
pflichtige in seiner Einkommensteuererklärung anzuge-
ben. 2Für diese Kapitalerträge erhöht sich die tarifliche
Einkommensteuer um den nach Absatz 1 ermittelten
Betrag.
(4) Der Steuerpflichtigekann mit der Einkommen-

steuererklärung für Kapitalerträge, die der Kapitaler-
tragsteuer unterlegen haben, eine Steuerfestsetzung
entsprechend Absatz 3 Satz 2 insbesondere in Fällen
eines nicht vollständig ausgeschöpften Sparer-Pausch-
betrags, einer Anwendung der Ersatzbemessungs-
grundlagenach$ 43aAbsatz2 Satz7,einesnochnicht
im Rahmen des $ 43a Absatz 3 berücksichtigten Ver-
lusts, eines Verlustvortrags nach & 20 Absatz 6 und
noch nicht berücksichtigter ausländischer Steuern, zur
Überprüfung des Steuereinbehalts dem Grund oder der
Höhe nach oder zur Anwendung von Absatz 1 Satz 3
beantragen.
(5) 'In den FällenderAbsätze3 und4 ist bei unbe-

schränkt Steuerpflichtigen, die mit ausländischen Kapi-
talerträgen in dem Staat, aus dem die Kapitalerträge
stammen, zu einer der deutschen Einkommensteuer
entsprechenden Steuer herangezogen werden, die auf
ausländische Kapitalerträge festgesetzte und gezahlte
und um einen entstandenen Ermäßigungsanspruch ge-
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kürzte ausländische Steuer, jedoch höchstens 25 Pro-
zent ausländische Steuer auf den einzelnen Kapitaler-
trag, auf die deutsche Steuer anzurechnen. ?2Soweitin
einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung die Anrechnung einer ausländischen Steuer ein-
schließlich einer als gezahlt geltenden Steuer auf die
deutsche Steuer vorgesehen ist, gilt Satz 1 entspre-
chend. ®Dieausländischen Steuern sind nur bis zur
Höhe der auf die im jeweiligen Veranlagungszeitraum
bezogenen Kapitalerträge im Sinne des Satzes 1 ent-
fallenden deutschen Steuer anzurechnen.

(6) Auf Antrag des Steuerpflichtigenwerden an-
stelle der Anwendung der Absätze 1, 3 und 4 die nach
& 20 ermittelten Kapitaleinkünfte den Einkünften im
Sinne des & 2 hinzugerechnetund der tariflichenEin-
kommensteuer unterworfen, wenn dies zu einer niedri-
gerenEinkommensteuerführt(Günstigerprüfung).2Ab-
satz 5 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die nach
dieser Vorschrift ermittelten ausländischen Steuern auf
die zusätzliche tarifliche Einkommensteuer anzurech-
nen sind, die auf die hinzugerechneten Kapitaleinkünfte
entfällt. 3Der Antrag kann für den jeweiligen Veranla-
gungszeitraum nur einheitlich für sämtliche Kapitaler-
träge gestellt werden. *Bei zusammenveranlagten Ehe-
gatten kann der Antrag nur für sämtliche Kapitalerträge
beider Ehegatten gestellt werden.

8 33
AußergewöhnlicheBelastungen

(1) ErwachseneinemSteuerpflichtigenzwangsläufig
größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehr-
zahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhält-
nisse, gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen Fa-
milienstands(außergewöhnlicheBelastung),so wirdauf
Antrag die Einkommensteuer dadurch ermäßigt, dass
der Teil der Aufwendungen, der die dem Steuerpflichti-
gen zumutbare Belastung (Absatz 3) übersteigt, vom
Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen wird.
(2) 'Aufwendungenerwachsendem Steuerpflichti-

gen zwangsläufig, wenn er sich ihnen aus rechtlichen,
tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen
kann und soweit die Aufwendungen den Umständen
nach notwendig sind und einen angemessenen Betrag
nicht übersteigen. 2Aufwendungen, die zu den Be-
triebsausgaben, Werbungskosten oder Sonderausga-
ben gehören oder unter $ 9 Absatz 5 oder 8 9c fallen,
bleiben dabei außer Betracht; das gilt für Aufwendun-
gen imSinnedes $ 10Absatz 1 Nummer7 und9 nur
insoweit, als sie als Sonderausgaben abgezogen wer-
den können. 3Aufwendungen, die durch Diätverpfle-
gung entstehen, können nicht als außergewöhnliche
Belastung berücksichtigt werden.
(3) 'Die zumutbareBelastungbeträgt

über
bis 15 340 überbei einem Gesamtbetrag 15 340 EUR 51 130

der Einkünfte EUR bis EUR
51130
EUR

1. bei Steuerpflichtigen,die
keine Kinder haben und bei
denen die Einkommensteuer

a) nach $ 32a Absatz 1, 5 6 7

über
bei ei b bis 120 übereieinemGesamtbetrag 15340| EUR| 54130der Einkünfte EUR bis EUR

51 130
EUR

b) nach 8 32a Absatz 5
oder 6 (Splitting-Verfahren)| 4 5 6

zu berechnen ist;

2. bei Steuerpflichtigenmit
a) einem Kind oder zwei
Kindern, 2 3 4

b) drei oder mehr Kindern 1 1 2
Prozent des Gesamt-
betrags der Einkünfte.

?Als Kinder des Steuerpflichtigen zählen die, für die er
Anspruch auf einen Freibetrag nach 8 32 Absatz 6 oder
auf Kindergeld hat.

8 33a
AußergewöhnlicheBelastung

in besonderen Fällen
(1) !ErwachseneinemSteuerpflichtigenAufwendun-

gen für den Unterhalt und eine etwaige Berufsausbil-
dung einer dem Steuerpflichtigen oder seinem Ehegat-
ten gegenüber gesetzlich unterhaltsberechtigten Per-
son, so wird auf Antrag die Einkommensteuer dadurch
ermäßigt, dass die Aufwendungen bis zu 8 004 Euro im
Kalenderjahr vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezo-
gen werden. ?Der Höchstbetrag nach Satz 1 erhöht
sich um den Betrag der im jeweiligen Veranlagungszeit-
raum nach & 10 Absatz 1 Nummer 3 für die Absiche-
rung der unterhaltsberechtigten Person aufgewandten
Beiträge; dies gilt nicht für Kranken- und Pflegeversi-
cherungsbeiträge, die bereits nach $ 10 Absatz 1 Num-
mer 3 Satz 1 anzusetzen sind. ®Dergesetzlich unter-
haltsberechtigten Person gleichgestellt ist eine Person,
wenn bei ihr zum Unterhalt bestimmte inländische öf-
fentliche Mittel mit Rücksicht auf die Unterhaltsleistun-
gen des Steuerpflichtigen gekürzt werden. *Vorausset-
zung ist, dass weder der Steuerpflichtige noch eine an-
dere Person Anspruch auf einen Freibetrag nach $ 32
Absatz 6 oder auf Kindergeld für die unterhaltene Per-
son hat und die unterhaltene Person kein oder nur ein
geringes Vermögen besitzt. 5Hat die unterhaltene Per-
son andere Einkünfte oder Bezüge, so vermindert sich
die Summeder nach Satz 1 und Satz 2 ermittelten
Beträge um den Betrag, um den diese Einkünfte und
Bezüge den Betrag von 624 Euro im Kalenderjahr über-
steigen, sowie um die von der unterhaltenen Person als
Ausbildungshilfe aus öffentlichen Mitteln oder von För-
derungseinrichtungen, die hierfür öffentliche Mittel er-
halten, bezogenen Zuschüsse; zu den Bezügen gehö-
renauchdie in$ 32Absatz4 Satz4 genannten.®lstdie
unterhaltene Person nicht unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtig, so können die Aufwendungen nur abge-
zogen werden, soweit sie nach den Verhältnissen des
Wohnsitzstaates der unterhaltenen Person notwendig
und angemessen sind, höchstens jedoch der Betrag,
der sich nach den Sätzen 1 bis 5 ergibt; ob der Steuer-
pflichtige zum Unterhalt gesetzlich verpflichtet ist, ist
nach inländischen Maßstäben zu beurteilen. ”Werden
die Aufwendungen für eine unterhaltene Person von



mehreren Steuerpflichtigen getragen, so wird bei jedem
der Teil des sich hiernach ergebenden Betrags abgezo-
gen, der seinem Anteil am Gesamtbetrag der Leistun-
gen entspricht.

(2) "ZurAbgeltungdes Sonderbedarfseinessich in
Berufsausbildung befindenden, auswärtig unterge-
brachten, volljährigen Kindes, für das Anspruch auf
einen Freibetrag nach & 32 Absatz 6 oder Kindergeld
besteht, kann der Steuerpflichtige einen Freibetrag in
Höhe von 924 Euro je Kalenderjahr vom Gesamtbetrag
der Einkünfte abziehen. ?Dieser Freibetrag vermindert
sich um die eigenen Einkünfte und Bezüge im Sinne
des $ 32 Absatz 4 Satz 2 und 4 des Kindes, soweit
diese 1 848 Euro im Kalenderjahr übersteigen, sowie
um die von dem Kind als Ausbildungshilfe aus öffent-
lichen Mitteln oder von Förderungseinrichtungen, die
hierfür öffentliche Mittel erhalten, bezogenen Zuschüs-
se. 3Für ein nicht unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtiges Kind mindern sich die vorstehenden Beträge
nach Maßgabedes Absatzes1 Satz 5. *Erfüllenmeh-
rere Steuerpflichtige für dasselbe Kind die Vorausset-
zungen nach Satz 1, so kann der Freibetrag insgesamt
nur einmal abgezogen werden. ®Jedem Elternteil steht
grundsätzlich die Hälfte des Abzugsbetrags nach den
Sätzen 1 bis 3 zu. 6Auf gemeinsamen Antrag der Eltern
ist eine andere Aufteilung möglich.
(3) 'Für jeden vollenKalendermonat,in demdie in

den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Voraussetzungen
nicht vorgelegen haben, ermäßigen sich die dort be-
zeichneten Beträge um je ein Zwölftel. ?2EigeneEin-
künfte und Bezüge der unterhaltenen Person oder des
Kindes, die auf diese Kalendermonate entfallen, ver-
minderndie nach Satz 1 ermäßigtenHöchstbeträge
und Freibeträge nicht. 3Als Ausbildungshilfe bezogene
Zuschüsse mindern nur die zeitanteiligen Höchstbe-
träge und Freibeträge der Kalendermonate, für die die
Zuschüsse bestimmt sind.

(4) In den Fällender Absätze 1 und 2 kannwegen
der in diesen Vorschriften bezeichneten Aufwendungen
der SteuerpflichtigeeineSteuerermäßigungnach&33
nicht in Anspruch nehmen.

833b
Pauschbeträge für behinderte

Menschen, Hinterbliebene und Pflegepersonen
(1) !Wegender Aufwendungenfür die Hilfebei den

gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Ver-
richtungen des täglichen Lebens, für die Pflege sowie
für einen erhöhten Wäschebedarf können behinderte
Menschen unter den Voraussetzungen des Absatzes 2
anstelle einer Steuerermäßigungnach $ 33 einen
Pauschbetrag nach Absatz 3 geltend machen (Behin-
derten-Pauschbetrag). 2Das Wahlrecht kann für die ge-
nannten Aufwendungen im jeweiligen Veranlagungs-
zeitraum nur einheitlich ausgeübt werden.

(2) DiePauschbeträgeerhalten
1. behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung

auf mindestens 50 festgestellt ist;
2. behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung

auf weniger als 50, aber mindestens auf 25 festge-
stellt ist, wenn
a) dem behinderten Menschen wegen seiner Behin-

derung nach gesetzlichen Vorschriften Renten
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oder andere laufende Bezüge zustehen, und zwar
auch dann, wenn das Recht auf die Bezüge ruht
oder der Anspruch auf die Bezüge durch Zahlung
eines Kapitals abgefunden worden ist, oder

b) die Behinderung zu einer dauernden Einbuße der
körperlichen Beweglichkeit geführt hat oder auf
einer typischen Berufskrankheit beruht.

(3) "Die Höhedes Pauschbetragsrichtetsich nach
dem dauernden Grad der Behinderung. ?Als Pauschbe-
träge werden gewährt bei einem Grad der Behinderung
von 25 und 30 310 Euro,
von 35 und 40 430 Euro,
von 45 und 50 570 Euro,
von 55 und 60 720 Euro,
von 65 und 70 890 Euro,
von 75 und 80 1 060 Euro,
von 85 und 90 1 230 Euro,
von 95 und 100 1 420 Euro.
3Für behinderte Menschen, die hilflos im Sinne des Ab-
satzes 6 sind, und für Blinde erhöht sich der Pausch-
betrag auf 3 700 Euro.
(4) 'Personen, denen laufendeHinterbliebenenbe-

züge bewilligt worden sind, erhalten auf Antrag einen
Pauschbetrag von 370 Euro (Hinterbliebenen-Pausch-
betrag), wenn die Hinterbliebenenbezüge geleistet wer-
den
1. nach dem Bundesversorgungsgesetz oder einem

anderen Gesetz, das die Vorschriften des Bundes-
versorgungsgesetzes über Hinterbliebenenbezüge
für entsprechend anwendbar erklärt, oder

2. nach den Vorschriften über die gesetzliche Unfallver-
sicherung oder

3. nach den beamtenrechtlichen Vorschriften an Hinter-
bliebene eines an den Folgen eines Dienstunfalls
verstorbenen Beamten oder

4. nach den Vorschriften des Bundesentschädigungs-
gesetzes über die Entschädigung für Schäden an
Leben, Körper oder Gesundheit.

2Der Pauschbetrag wird auch dann gewährt, wenn das
Recht auf die Bezüge ruht oder der Anspruch auf die
Bezüge durch Zahlung eines Kapitals abgefunden wor-
den ist.

(5) 'Steht der Behinderten-Pauschbetragoder der
Hinterbliebenen-Pauschbetrag einem Kind zu, für das
der Steuerpflichtige Anspruch auf einen Freibetrag
nach & 32 Absatz 6 oder auf Kindergeld hat, so wird
der Pauschbetrag auf Antrag auf den Steuerpflichtigen
übertragen, wenn ihn das Kind nicht in Anspruch
nimmt. 2Dabei ist der Pauschbetrag grundsätzlich auf
beide Elternteile je zur Hälfte aufzuteilen. 3Auf gemein-
samen Antrag der Eltern ist eine andere Aufteilung
möglich. *In diesen Fällen besteht für Aufwendungen,
für die der Behinderten-Pauschbetrag gilt, kein An-
spruchaufeineSteuerermäßigungnach&33.

(6) !WegenderaußergewöhnlichenBelastungen,die
einem Steuerpflichtigen durch die Pflege einer Person
erwachsen, die nicht nur vorübergehend hilflos ist, kann
er anstelleeiner Steuerermäßigungnach $ 33 einen
Pauschbetrag von 924 Euro im Kalenderjahr geltend
machen (Pflege-Pauschbetrag), wenn er dafür keine
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Einnahmen erhält. ?Zu diesen Einnahmen zählt unab-
hängig von der Verwendung nicht das von den Eltern
eines behinderten Kindes für dieses Kind empfangene
Pflegegeld.3HilflosimSinnedes Satzes1 isteinePer-
son, wenn sie für eine Reihe von häufig und regelmäßig
wiederkehrenden Verrichtungen zur Sicherung ihrer
persönlichen Existenz im Ablauf eines jeden Tages
fremder Hilfe dauernd bedarf. *Diese Voraussetzungen
sind auch erfüllt, wenn die Hilfe in Form einer Überwa-
chung oder einer Anleitung zu den in Satz 3 genannten
Verrichtungen erforderlich ist oder wenn die Hilfe zwar
nicht dauernd geleistet werden muss, jedoch eine stän-
dige Bereitschaft zur Hilfeleistung erforderlich ist. ®Vo-
raussetzung ist, dass der Steuerpflichtige die Pflege im
Inland entweder in seiner Wohnung oder in der Woh-
nung des Pflegebedürftigen persönlich durch-
führt. $Wird ein Pflegebedürftiger von mehreren Steuer-
pflichtigen im Veranlagungszeitraum gepflegt, wird der
Pauschbetrag nach der Zahl der Pflegepersonen, bei
denen die Voraussetzungen der Sätze 1 bis 5 vorliegen,
geteilt.

(7) Die Bundesregierungwird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
zu bestimmen, wie nachzuweisen ist, dass die Voraus-
setzungen für die Inanspruchnahme der Pauschbeträge
vorliegen.

8 34
Außerordentliche Einkünfte

(1) 'Sind in dem zu versteuerndenEinkommenau-
Berordentliche Einkünfte enthalten, so ist die auf alle
imVeranlagungszeitraum bezogenen außerordentlichen
Einkünfte entfallende Einkommensteuer nach den Sät-
zen 2 bis 4 zu berechnen.2Diefür die außerordentli-
chen Einkünfte anzusetzende Einkommensteuer be-
trägt das Fünffache des Unterschiedsbetrags zwischen
der Einkommensteuer für das um diese Einkünfte ver-
minderte zu versteuernde Einkommen (verbleibendes
zu versteuerndes Einkommen) und der Einkommen-
steuer für das verbleibende zu versteuernde Einkom-
men zuzüglich eines Fünftels dieser Einkünfte. 3Ist das
verbleibende zu versteuernde Einkommen negativ und
das zu versteuernde Einkommen positiv, so beträgt die
Einkommensteuer das Fünffache der auf ein Fünftel des
zu versteuernden Einkommens entfallenden Einkom-
mensteuer.*DieSätze 1 bis 3 geltennichtfür außeror-
dentliche Einkünfte imSinne des Absatzes 2 Nummer 1,
wenn der Steuerpflichtige auf diese Einkünfte ganz
oder teilweise 8 6b oder $ 6c anwendet.

(2)Als außerordentlicheEinkünftekommennur in
Betracht:
1. VeräußerungsgewinneimSinneder $8$14, 14aAb-

satz 1, der 88 16 und 18 Absatz 3 mit Ausnahme des
steuerpflichtigen Teils der Veräußerungsgewinne, die
nach $ 3 Nummer 40 Buchstabeb in Verbindung mit
& 3c Absatz 2 teilweise steuerbefreit sind;

2. EntschädigungenimSinnedes $ 24 Nummer1;
3. Nutzungsvergütungen und Zinsen im Sinne des $&24

Nummer 3, soweit sie für einen Zeitraum von mehr
als drei Jahren nachgezahlt werden;

4. Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten; mehrjährig
ist eine Tätigkeit, soweit sie sich über mindestens
zwei Veranlagungszeiträume erstreckt und einen
Zeitraum von mehr als zwölf Monaten umfasst;

5. Einkünfte aus außerordentlichen Holznutzungen im
Sinne des $ 34b Absatz 1 Nummer 1.
(3) "Sind in dem zu versteuerndenEinkommenau-

BerordentlicheEinkünfte im Sinne des Absatzes 2
Nummer 1 enthalten, so kann auf Antrag abweichend
von Absatz 1 die auf den Teil dieser außerordentlichen
Einkünfte, der den Betrag von insgesamt 5 Millionen
Euro nicht übersteigt, entfallende Einkommensteuer
nach einem ermäßigten Steuersatz bemessen werden,
wenn der Steuerpflichtige das 55. Lebensjahr vollendet
hat oder wenn er im sozialversicherungsrechtlichen
Sinnedauerndberufsunfähigist. ?DerermäßigteSteu-
ersatz beträgt 56 Prozent des durchschnittlichen Steu-
ersatzes, der sich ergäbe, wenn die tarifliche Einkom-
mensteuer nach dem gesamten zu versteuernden Ein-
kommen zuzüglich der dem Progressionsvorbehalt un-
terliegenden Einkünfte zu bemessen wäre, mindestens
jedoch 16 Prozent.3Aufdas umdie in Satz 1 genann-
ten Einkünfte verminderte zu versteuernde Einkommen
(verbleibendes zu versteuerndes Einkommen) sind vor-
behaltlich des Absatzes 1 die allgemeinen Tarifvor-
schriftenanzuwenden.*DieErmäßigungnachdenSät-
zen 1 bis 3 kann der Steuerpflichtige nur einmal im Le-
ben in Anspruch nehmen. Erzielt der Steuerpflichtige
in einem Veranlagungszeitraum mehr als einen Veräu-
Berungs-oderAufgabegewinnimSinnedes Satzes 1,
kannerdie ErmäßigungnachdenSätzen1bis3 nurfür
einen Veräußerungs- oder Aufgabegewinn beantra-
gen. 6Absatz 1 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden.

8 34a
Begünstigung der

nicht entnommenen Gewinne
(1) 'Sind indemzu versteuerndenEinkommennicht

entnommene Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft,
GewerbebetrieboderselbständigerArbeit($2 Absatz1
Satz 1 Nummer1 bis 3) imSinnedes Absatzes2 ent-
halten, ist die Einkommensteuer für diese Gewinne auf
Antrag des Steuerpflichtigen ganz oder teilweise mit ei-
nem Steuersatz von 28,25 Prozent zu berechnen; dies
gilt nicht, soweit für die Gewinne der Freibetrag nach
& 16 Absatz 4 oder die Steuerermäßigungnach $ 34
Absatz 3 in Anspruch genommen wird oder es sich
um Gewinne im Sinne des $ 18 Absatz 1 Nummer 4
handelt. ?Der Antrag nach Satz 1 ist für jeden Betrieb
oder Mitunternehmeranteil für jeden Veranlagungszeit-
raum gesondert bei dem für die Einkommensbesteue-
rung zuständigen Finanzamt zu stellen. ®BeiMitunter-
nehmeranteilen kann der Steuerpflichtige den Antrag
nur stellen, wenn sein Anteil am nach & 4 Absatz 1
Satz 1 oder $ 5 ermitteltenGewinn mehr als 10 Prozent
beträgt oder 10 000 Euro übersteigt. *Der Antrag kann
bis zur Unanfechtbarkeit des Einkommensteuerbe-
scheids für den nächsten Veranlagungszeitraum vom
Steuerpflichtigen ganz oder teilweise zurückgenommen
werden; der Einkommensteuerbescheid ist entspre-
chend zu ändern. Die Festsetzungsfrist endet insoweit
nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den nächsten Ver-
anlagungszeitraum abgelaufen ist.

(2) DernichtentnommeneGewinndes Betriebsoder
Mitunternehmeranteils ist der nach $ 4 Absatz 1 Satz 1
oder $ 5 ermittelte Gewinn vermindert um den positiven
Saldo der Entnahmen und Einlagen des Wirtschaftsjah-
res.



(3) 'Der Begünstigungsbetragist der im Veranla-
gungszeitraum nach Absatz 1 Satz 1 auf Antrag be-
günstigte Gewinn. ?Der Begünstigungsbetrag des Ver-
anlagungszeitraums, vermindert um die darauf entfal-
lende Steuerbelastung nach Absatz 1 und den darauf
entfallenden Solidaritätszuschlag, vermehrt um den
nachversteuerungspflichtigen Betrag des Vorjahres
und den auf diesen Betrieb oder Mitunternehmeranteil
nach Absatz 5 übertragenen nachversteuerungspflich-
tigen Betrag, vermindert um den Nachversteuerungs-
betrag im Sinne des Absatzes 4 und den auf einen an-
deren Betrieb oder Mitunternehmeranteil nach Absatz 5
übertragenen nachversteuerungspflichtigen Betrag, ist
der nachversteuerungspflichtige Betrag des Betriebs
oder Mitunternehmeranteils zum Ende des Veranla-
gungszeitraums. ®Dieserist für jeden Betrieb oder Mit-
unternehmeranteil jährlich gesondert festzustellen.
(4) "!Übersteigtder positive Saldo der Entnahmen

und Einlagen des Wirtschaftsjahres bei einem Betrieb
oder Mitunternehmeranteil den nach $ 4 Absatz 1 Satz 1
oder & 5 ermitteltenGewinn (Nachversteuerungsbe-
trag), ist vorbehaltlich Absatz 5 eine Nachversteuerung
durchzuführen, soweit zum Ende des vorangegangenen
Veranlagungszeitraums ein nachversteuerungspflichti-
ger Betrag nach Absatz 3 festgestellt wurde. 2Die Ein-
kommensteuer auf den Nachversteuerungsbetrag be-
trägt 25 Prozent. 3Der Nachversteuerungsbetrag ist
um die Beträge,die für die Erbschaftsteuer(Schen-
kungsteuer) anlässlich der Übertragung des Betriebs
oder Mitunternehmeranteils entnommen wurden, zu
vermindern.
(5)'Die ÜbertragungoderÜberführungeinesWirt-

schaftsgutsnach$ 6 Absatz5 Satz 1 bis 3 führtunter
den Voraussetzungen des Absatzes 4 zur Nachver-
steuerung. ?Eine Nachversteuerung findet nicht statt,
wenn der Steuerpflichtige beantragt, den nachver-
steuerungspflichtigen Betrag in Höhe des Buchwerts
des übertragenen oder überführten Wirtschaftsguts,
höchstens jedoch in Höhe des Nachversteuerungsbe-
trags,dendieÜbertragungoderÜberführungdesWirt-
schaftsguts ausgelöst hätte, auf den anderen Betrieb
oder Mitunternehmeranteil zu übertragen.

(6) "Eine Nachversteuerung des nachversteuerungs-
pflichtigen Betrags nach Absatz 4 ist durchzuführen
1. in den Fällen der Betriebsveräußerung oder -aufgabe

im Sinne der $$ 14, 16 Absatz 1 und 3 sowie des
& 18 Absatz 3,

2. in den Fällen der Einbringung eines Betriebs oder
Mitunternehmeranteils in eine Kapitalgesellschaft
oder eine Genossenschaft sowie in den Fällen des
Formwechsels einer Personengesellschaft in eine
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft,

3. wenn der Gewinn nicht mehr nach $ 4 Absatz 1
Satz 1 oder 8 5 ermittelt wird oder

4. wenn der Steuerpflichtige dies beantragt.
2In den Fällen der Nummern 1 und 2 ist die nach Ab-
satz 4 geschuldete Einkommensteuer auf Antrag des
Steuerpflichtigen oder seines Rechtsnachfolgers in
regelmäßigen Teilbeträgen für einen Zeitraum von
höchstens zehn Jahren seit Eintritt der ersten Fälligkeit
zinslos zu stunden, wenn ihrealsbaldige Einziehung mit
erheblichen Härten für den Steuerpflichtigen verbunden
wäre.
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(7) !In den Fällen der unentgeltlichenÜbertragung
eines Betriebs oder Mitunternehmeranteils nach & 6
Absatz 3 hat der Rechtsnachfolger den nachversteue-
rungspflichtigen Betrag fortzuführen. ?In den Fällen der
Einbringung eines Betriebs oder Mitunternehmeranteils
zu Buchwerten nach & 24 des Umwandlungssteuer-
gesetzes geht der für den eingebrachten Betrieb oder
Mitunternehmeranteil festgestellte nachversteuerungs-
pflichtige Betrag auf den neuen Mitunternehmeranteil
über.
(8) NegativeEinkünftedürfennichtmitermäßigtbe-

steuertenGewinnenimSinnevonAbsatz1Satz 1 aus-
geglichen werden; sie dürfen insoweit auch nicht nach
& 10d abgezogen werden.

(9) "Zuständigfür den Erlass der Feststellungsbe-
scheide über den nachversteuerungspflichtigen Betrag
ist das für die Einkommensbesteuerung zuständige
Finanzamt. 2Die Feststellungsbescheide können nur
insoweit angegriffen werden, als sich der nachver-
steuerungspflichtige Betrag gegenüber dem nachver-
steuerungspflichtigen Betrag des Vorjahres verändert
hat.3DiegesondertenFeststellungennachSatz 1 kön-
nen mit dem Einkommensteuerbescheid verbunden
werden.

(10)"Sind Einkünfteaus Land- und Forstwirtschaft,
Gewerbebetrieboder selbständigerArbeit nach$ 180
Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a oder b der Abgaben-
ordnung gesondert festzustellen, können auch die
Höhe der Entnahmen und Einlagen sowie weitere für
die Tarifermittlung nach den Absätzen 1 bis 7 erforder-
liche Besteuerungsgrundlagen gesondert festgestellt
werden. ?Zuständig für die gesonderten Feststellungen
nach Satz 1 ist das Finanzamt, das für die gesonderte
Feststellung nach 8 180 Absatz 1 Nummer 2 der Abga-
benordnung zuständig ist. 3Die gesonderten Feststel-
lungen nach Satz 1 können mit der Feststellung nach
& 180 Absatz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung ver-
bunden werden. *Die Feststellungsfrist für die geson-
derte Feststellung nach Satz 1 endet nicht vor Ablauf
der Feststellungsfrist für die Feststellung nach $ 180
Absatz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung.

(11) !DerBescheidüberdiegesonderteFeststellung
des nachversteuerungspflichtigen Betrags ist zu erlas-
sen, aufzuheben oder zu ändern, soweit der Steuer-
pflichtige einen Antrag nach Absatz 1 stellt oder diesen
ganz oder teilweise zurücknimmt und sich die Besteue-
rungsgrundlagen im Einkommensteuerbescheid än-
dern. 2Dies gilt entsprechend, wenn der Erlass, die
Aufhebung oder Änderung des Einkommensteuerbe-
scheids mangels steuerlicher Auswirkung unter-
bleibt. 3Die Feststellungsfrist endet nicht, bevor die
Festsetzungsfrist für den Veranlagungszeitraum abge-
laufen ist, auf dessen Schluss der nachversteuerungs-
pflichtige Betrag des Betriebs oder Mitunternehmeran-
teils gesondert festzustellen ist.

$34b
Steuersätze bei

außerordentlichen Einkünften aus Forstwirtschaft
(1)Zu den außerordentlichenEinkünftenaus Holz-

nutzungengehören:
1. Einkünfte aus Holznutzungen, die aus wirtschaftli-

chen Gründenerfolgtsind (außerordentlicheHolz-
nutzungen). ?Sie liegen nur insoweit vor, als die ge-
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samte Holznutzung abzüglich der Holznutzung in-
folge höhererGewalt den Nutzungssatz(Absatz4
Nummer 1) übersteigt. 3Bei der Berechnung der zu
begünstigenden außerordentlichen Holznutzungen
des laufenden Wirtschaftsjahres sind die eingespar-
ten Nutzungen der letzten drei Wirtschaftsjahre in
Abzug zu bringen. *Die Differenz zwischen Nut-
zungssatz und geringerer tatsächlicher Nutzung ei-
nes Wirtschaftsjahres stellt die eingesparte Nutzung
dar;

2. Einkünfte aus Holznutzungen infolge höherer Gewalt
(Kalamitätsnutzungen).2Sie sind durch Eis-,
Schnee-, Windbruch oder Windwurf, Erdbeben,
Bergrutsch, Insektenfraß, Brand oder durch Naturer-
eignisse mit vergleichbaren Folgen verur-
sacht. 3Hierzu gehören nicht die Schäden, die in
der Forstwirtschaft regelmäßig entstehen.
(2) Bei der Ermittlungder außerordentlichenEin-

künfte aus Holznutzungen sind
1. die persönlichen und sachlichen Verwaltungskosten,

Grundsteuer und Zwangsbeiträge, soweit sie zu den
festen Betriebsausgaben gehören, bei den Einnah-
men aus ordentlichen Holznutzungen und Holznut-
zungen infolge höherer Gewalt, die innerhalb des
Nutzungssatzes (Absatz 4 Nummer 1) anfallen, zu
berücksichtigen. ?Sie sind entsprechend der Höhe
der Einnahmen aus den bezeichneten Holznutzun-
gen auf diese zu verteilen;

2. die anderen Betriebsausgaben entsprechend der
Höhe der Einnahmen aus allen Holznutzungsarten
auf diese zu verteilen.
(3) !Die Einkommensteuerbemisstsich

1. für die zu begünstigenden außerordentlichen Holz-
nutzungen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 nach
& 34 Absatz 1;

2. für die Kalamitätsnutzungen imSinne des Absatzes 1
Nummer 2, soweit sie den Nutzungssatz (Absatz 4
Nummer 1) übersteigen, nach der Hälfte des durch-
schnittlichen Steuersatzes, der sich ergäbe, wenn
die tarifliche Einkommensteuer nach dem gesamten
zu versteuernden Einkommen zuzüglich der dem
Progressionsvorbehalt unterliegenden Einkünfte zu
bemessen wäre;

3. für Kalamitätsnutzungen im Sinne des Absatzes 1
Nummer 2, soweit sie den doppelten Nutzungssatz
übersteigen, nach dem halben Steuersatz der Num-
mer 2.

2Treffen verschiedene Holznutzungsarten innerhalb ei-
nes Wirtschaftsjahres zusammen, sind diese auf die
Kalamitätsnutzungen und auf die übrigen Holznutzun-
gen aufzuteilen. %Sinddie übrigen Holznutzungen nicht
geringer als der Nutzungssatz, sind die ermäßigten
Steuersätzedes Satzes1 Nummer2 und3 aufdie ge-
samten Kalamitätsnutzungen anzuwenden. *Sind die
übrigen Holznutzungen geringer als der Nutzungssatz,
ergibt sich ein Restbetrag, um den die Kalamitätsnut-
zungenzu mindernsind. 5DieermäßigtenSteuersätze
des Satzes 1 Nummer 2 und 3 finden in diesem Fall nur
Anwendung auf die Einkünfte aus den geminderten Ka-
lamitätsnutzungen.
(4)AußerordentlicheEinkünfteaus Holznutzungen

sind nur unter den folgenden Voraussetzungen anzuer-
kennen:

1. auf Grund eines amtlich anerkannten Betriebsgut-
achtens oder durch ein Betriebswerk muss peri-
odisch für zehn Jahre ein Nutzungssatz festgesetzt
sein. ?2Diesermuss den Nutzungen entsprechen, die
unter Berücksichtigung der vollen Ertragsfähigkeit
des Waldes in Festmetern nachhaltig erzielbar sind;

2. die in einem Wirtschaftsjahr erzielten verschiedenen
Nutzungen müssen mengenmäßig nachgewiesen
werden;

3. Schäden infolge höherer Gewalt müssen unverzüg-
lich nach Feststellung des Schadensfalls dem zu-
ständigen Finanzamt mitgeteilt werden.

V. Steuerermäßigungen

1. Steuerermäßigung
bei ausländischen Einkünften

8 34c
(1) 'Bei unbeschränktSteuerpflichtigen,diemitaus-

ländischen Einkünften in dem Staat, aus dem die Ein-
künfte stammen, zu einer der deutschen Einkommen-
steuer entsprechenden Steuer herangezogen werden,
ist die festgesetzte und gezahlte und um einen entstan-
denen Ermäßigungsanspruch gekürzte ausländische
Steuer auf die deutsche Einkommensteuer anzurech-
nen, die auf die Einkünfte aus diesem Staat entfällt;
das gilt nicht für Einkünfte aus Kapitalvermögen, auf
die $ 32d Absatz 1 und 3 bis 6 anzuwenden ist. 2Die
auf die ausländischen Einkünfte nach Satz 1 erster
Halbsatz entfallende deutsche Einkommensteuer ist in
der Weise zu ermitteln, dass die sich bei der Veranla-
gung des zu versteuernden Einkommens, einschließlich
der ausländischen Einkünfte, nach den 88 32a, 32b, 34,
34a und 34b ergebende deutsche Einkommensteuer im
Verhältnis dieser ausländischen Einkünfte zur Summe
der Einkünfte aufgeteilt wird. $Bei der Ermittlung des
zu versteuernden Einkommens, der Summe der Ein-
künfte und der ausländischen Einkünfte sind die Ein-
künfte nach Satz 1 zweiter Halbsatz nicht zu berück-
sichtigen; bei der Ermittlung der ausländischen Ein-
künfte sind die ausländischen Einkünfte nicht zu be-
rücksichtigen, die in dem Staat, aus dem sie stammen,
nach dessen Recht nicht besteuert werden. *Gehören
ausländische Einkünfte der in 8 34d Nummer 3, 4,6, 7
und 8 Buchstabe c genannten Art zum Gewinn eines
inländischen Betriebes, sind bei ihrer Ermittlung Be-
triebsausgaben und Betriebsvermögensminderungen
abzuziehen, die mit den diesen Einkünften zugrunde
liegenden Einnahmen in wirtschaftliichem Zusammen-
hang stehen. ®Dieausländischen Steuern sind nur in-
soweit anzurechnen, als sie auf die im Veranlagungs-
zeitraum bezogenen Einkünfte entfallen.

(2)StattderAnrechnung(Absatz1) ist die ausländi-
sche Steuer auf Antrag bei der Ermittlung der Einkünfte
abzuziehen, soweit sie auf ausländische Einkünfte ent-
fällt, die nicht steuerfrei sind.

(3) Bei unbeschränktSteuerpflichtigen,bei denen
eine ausländische Steuer vom Einkommen nach Ab-
satz 1 nicht angerechnet werden kann, weil die Steuer
nicht der deutschen Einkommensteuer entspricht oder
nicht in dem Staat erhoben wird, aus dem die Einkünfte
stammen, oder weil keine ausländischen Einkünfte vor-
liegen, ist die festgesetzte und gezahlte und um einen



entstandenen Ermäßigungsanspruch gekürzte auslän-
dische Steuer bei der Ermittlung der Einkünfte abzuzie-
hen, soweit sie auf Einkünfte entfällt, die der deutschen
Einkommensteuer unterliegen.
(4) (weggefallen)
(5) Die obersten Finanzbehördender Länder oder

die von ihnen beauftragten Finanzbehörden können
mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen
die auf ausländische Einkünfte entfallende deutsche
Einkommensteuer ganz oder zum Teil erlassen oder in
einem Pauschbetrag festsetzen, wenn es aus volkswirt-
schaftlichenGründenzweckmäßigist oderdieAnwen-
dung des Absatzes 1 besonders schwierig ist.

(6) 'Die Absätze 1 bis 3 sind vorbehaltlichder
Sätze 2 bis 6 nicht anzuwenden, wenn die Einkünfte
aus einem ausländischen Staat stammen, mit dem ein
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
besteht. 2Soweit in einem Abkommen zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung die Anrechnung einer ausländi-
schen Steuer auf die deutsche Einkommensteuer vor-
gesehen ist, sind Absatz 1 Satz 2 bis 5 und Absatz 2
entsprechend auf die nach dem Abkommen anzurech-
nende ausländische Steuer anzuwenden; das gilt nicht
für Einkünfte, auf die 8 32d Absatz 1 und 3 bis 6 anzu-
wenden ist; bei nach dem Abkommen als gezahlt gel-
tenden ausländischen Steuerbeträgen sind Absatz 1
Satz 3 und Absatz 2 nicht anzuwenden. 3Absatz 1
Satz 3 gilt auch dann entsprechend, wenn die Einkünfte
in dem ausländischen Staat nach dem Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung mit diesem Staat
nicht besteuert werden können. “Bezieht sich ein Ab-
kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung nicht
auf eine Steuer vom Einkommen dieses Staates, so
sind die Absätze 1 und 2 entsprechend anzuwen-
den. 5SInden Fällen des & 50d Absatz 9 sind die
Absätze 1 bis 3 und Satz 6 entsprechend anzuwen-
den. &Absatz 3 ist anzuwenden, wenn der Staat, mit
dem ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung besteht, Einkünfte besteuert, die nicht aus
diesem Staat stammen, es sei denn, die Besteuerung
hat ihre Ursache in einer Gestaltung, für die wirtschaft-
liche oder sonst beachtliche Gründe fehlen, oder das
Abkommen gestattet dem Staat die Besteuerung dieser
Einkünfte.

(7) Durch Rechtsverordnung können Vorschriften er-
lassen werden über
1. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn die

ausländischen Einkünfte aus mehreren fremden
Staaten stammen,

2. den Nachweis über die Höhe der festgesetzten und
gezahlten ausländischen Steuern,

3. die Berücksichtigung ausländischer Steuern, die
nachträglich erhoben oder zurückgezahlt werden.

& 34d
Ausländische Einkünfte

Ausländische Einkünfte im Sinne des $ 34c Absatz 1
bis 5 sind
1. Einkünfte aus einer in einem ausländischen Staat

betriebenenLand-undForstwirtschaft(8813und14)
und Einkünfte der in den Nummern 3, 4, 6, 7 und 8

Buchstabe c genannten Art, soweit sie zu den Ein-
künften aus Land- und Forstwirtschaft gehören;

a) die durcheine in einemausländischenStaatbe-
legene Betriebsstätte oder durch einen in einem
ausländischen Staat tätigen ständigen Vertreter
erzielt werden, und Einkünfte der in den Num-
mern 3, 4, 6, 7 und 8 Buchstabe c genannten Art,
soweit sie zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb
gehören,

b) die aus Bürgschafts- und Avalprovisionen erzielt
werden, wenn der Schuldner Wohnsitz, Ge-
schäftsleitung oder Sitz in einem ausländischen
Staat hat, oder

c) die durch den Betrieb eigener oder gecharterter
Seeschiffe oder Luftfahrzeuge aus Beförderungen
zwischen ausländischen oder von ausländischen
zu inländischen Häfen erzielt werden, einschließ-
lich der Einkünfte aus anderen mit solchen Beför-
derungen zusammenhängenden, sich auf das
Ausland erstreckenden Beförderungsleistungen;

nem ausländischen Staat ausgeübt oder verwertet
wird oder worden ist, und Einkünfte der in den Num-
mern 4, 6, 7 und 8 Buchstabe c genannten Art, so-
weit sie zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit
gehören;

a) Wirtschaftsgütern, die zum Anlagevermögen ei-
nes Betriebs gehören, wenn die Wirtschaftsgüter
in einem ausländischen Staat belegen sind,

b) Anteilenan Kapitalgesellschaften,wenn die Ge-
sellschaft Geschäftsleitungoder Sitz in einem
ausländischen Staat hat;

einem ausländischen Staat ausgeübt oder, ohne im
Inland ausgeübt zu werden oder worden zu sein, in
einem ausländischen Staat verwertet wird oder wor-
den ist, und Einkünfte, die von ausländischen öffent-
lichen Kassen mit Rücksicht auf ein gegenwärtiges
oder früheres Dienstverhältnis gewährt werden. ?Ein-
künfte, die von inländischen öffentlichen Kassen ein-
schließlich der Kassen der Deutschen Bundesbahn
und der Deutschen Bundesbank mit Rücksicht auf
ein gegenwärtiges oder früheres Dienstverhältnis
gewährt werden, gelten auch dann als inländische
Einkünfte, wenn die Tätigkeit in einem ausländi-
schen Staat ausgeübt wird oder worden ist;

Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz in
einem ausländischen Staat hat oder das Kapitalver-
mögen durch ausländischen Grundbesitz gesichert
ist;

soweit das unbewegliche Vermögen oder die Sach-
inbegriffe in einem ausländischen Staat belegen
oder die Rechte zur Nutzung in einem ausländischen
Staat überlassen worden sind;

a) der zur Leistung der wiederkehrenden Bezüge
Verpflichtete Wohnsitz, Geschäftsleitung oder
Sitz in einem ausländischen Staat hat,

Verlag
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b) bei privaten Veräußerungsgeschäften die veräu-
Berten Wirtschaftsgüter in einem ausländischen
Staat belegen sind,

c) bei Einkünftenaus Leistungeneinschließlichder
Einkünfteaus LeistungenimSinnedes $ 49 Ab-
satz 1 Nummer 9 der zur Vergütung der Leistung
Verpflichtete Wohnsitz, Geschäftsleitung oder
Sitz ineinemausländischenStaathat.

2. Steuerermäßigung
bei Einkünften aus Land-

und Forstwirtschaft

& 34e
(1) 'Die tariflicheEinkommensteuerermäßigtsich in

den Veranlagungszeiträumen 1999 und 2000 vorbehalt-
lich des Absatzes 2 um die Einkommensteuer, die auf
den Gewinn dieser Veranlagungszeiträume aus einem
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb entfällt, höchs-
tens jedoch um 1 000 Deutsche Mark, wenn der Ge-
winn der in diesen Veranlagungszeiträumen beginnen-
den Wirtschaftsjahre weder geschätzt noch nach $ 13a
ermittelt worden ist und den Betrag von 40 000 Deut-
sche Mark nicht übersteigt. ?Beträgt der Gewinn mehr
als 40 000 Deutsche Mark, so vermindert sich der
Höchstbetrag für die Steuerermäßigung um 10 Prozent
des Betrags, um den der Gewinn den Betrag von
40 000 Deutsche Mark übersteigt. ®?Sindan einem sol-
chen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb mehrere
Steuerpflichtige beteiligt, so ist der Höchstbetrag für
die Steuerermäßigung auf die Beteiligten nach ihrem
Beteiligungsverhältnis aufzuteilen. *Die Anteile der Be-
teiligtenan dem Höchstbetragfür die Steuerermäßi-
gung sind gesondert festzustellen ($ 179 Abgabenord-
nung).
(2) 'Die Steuerermäßigungdarf beimSteuerpflichti-

gen nicht mehr als insgesamt 1 000 Deutsche Mark be-
tragen. 2Die auf den Gewinn des Veranlagungszeit-
raums nach Absatz 1 Satz 1 entfallende Einkommen-
steuer bemisst sich nach dem durchschnittlichen Steu-
ersatz der tariflichen Einkommensteuer; dabei ist dieser
GewinnumdenTeildes Freibetragsnach$ 13Absatz3
zu kürzen, der dem Verhältnis des Gewinns zu den Ein-
künften des Steuerpflichtigen aus Land- und Forstwirt-
schaft vor Abzug des Freibetrags entspricht. ®Werden
Ehegatten nach den 88 26, 26b zusammen veranlagt,
wird die Steuerermäßigung jedem der Ehegatten ge-
währt, soweit sie Inhaber oder Mitinhaber verschiede-
ner land- und forstwirtschaftlicher Betriebe im Sinne
des Absatzes 1 Satz 1 sind.

2a. Steuerermäßigung
für Steuerpflichtige mit Kindern
beilnanspruchnahme erhöhter
Absetzungen für Wohngebäude
oder der Steuerbegünstigungen

füreigengenutztes Wohneigentum

834f
(1) 'Bei Steuerpflichtigen,die erhöhteAbsetzungen

nach$ 7b oder nach8 15 des Berlinförderungsgeset-
zes in Anspruch nehmen, ermäßigt sich die tarifliche
Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steu-

erermäßigungenmitAusnahmeder88 34gund35,auf
Antrag um je 600 Deutsche Mark für das zweite und
jedes weitere Kind des Steuerpflichtigen oder seines
Ehegatten. 2Voraussetzung ist,

1. dass der Steuerpflichtigedas Objekt, bei einem
Zweifamilienhaus mindestens eine Wohnung, zu ei-
genen Wohnzwecken nutzt oder wegen des Wech-
sels des Arbeitsortes nicht zu eigenen Wohnzwe-
cken nutzen kann und

2. dass es sich einschließlich des ersten Kindes um
Kinder im Sinne des & 32 Absatz 1 bis 5 oder 6
Satz 7 handelt, die zum Haushalt des Steuerpflichti-
gen gehören oder in dem für die erhöhten Absetzun-
gen maßgebenden Begünstigungszeitraum gehört
haben, wenn diese Zugehörigkeit auf Dauer angelegt
ist oder war.

(2) "Bei Steuerpflichtigen,die die Steuerbegünsti-
gungnach$ 10eAbsatz 1 bis 5 oder nach$ 15bdes
Berlinförderungsgesetzes in Anspruch nehmen, ermä-
Bigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert
um die sonstigen Steuerermäßigungen mit Ausnahme
des $ 34g, auf Antrag um je 512 Euro für jedes Kind
des Steuerpflichtigen oder seines Ehegatten im Sinne
des 8 32Absatz 1 bis 5 oder6 Satz 7. 2Voraussetzung
ist, dass das Kind zum Haushalt des Steuerpflichtigen
gehört oder in dem für die Steuerbegünstigung maßge-
benden Zeitraum gehört hat, wenn diese Zugehörigkeit
auf Dauer angelegt ist oder war.

(3) 'Bei Steuerpflichtigen,die die Steuerbegünsti-
gung nach $ 10e Absatz 1, 2, 4 und 5 in Anspruch neh-
men, ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, ver-
mindert um die sonstigen Steuerermäßigungen, auf An-
trag um je 512 Eurofür jedes Kind des Steuerpflichtigen
oderseinesEhegattenimSinnedes$ 32Absatz1bis5
oder 6 Satz 7. 2Voraussetzung ist, dass das Kind zum
Haushalt des Steuerpflichtigen gehört oder in dem für
die Steuerbegünstigung maßgebenden Zeitraum gehört
hat, wenn diese Zugehörigkeit auf Dauer angelegt ist
oder war. 3Soweitsich der Betragder Steuerermäßi-
gung nach Satz 1 bei der Ermittlung der festzusetzen-
den Einkommensteuer nicht steuerentlastend auswirkt,
ist er von der tariflichen Einkommensteuer der zwei
vorangegangenen Veranlagungszeiträume abzuzie-
hen. *Steuerermäßigungen,die nach den Sätzen 1
und 3 nicht berücksichtigt werden können, können bis
zum Ende des Abzugszeitraumsim Sinne des $ 10e
und in den zwei folgenden Veranlagungszeiträumen ab-
gezogen werden. Ist für einen Veranlagungszeitraum
bereits ein Steuerbescheid erlassen worden, so ist er
insoweit zu ändern, als die Steuerermäßigung nach
den Sätzen 3 und 4 zu gewähren oder zu berichtigen
ist; die Verjährungsfristen enden insoweit nicht, bevor
die Verjährungsfrist für den Veranlagungszeitraum ab-
gelaufenist,fürdendieSteuerermäßigungnachSatz 1
beantragt worden ist.

(4) 'Die Steuerermäßigungennach den Absätzen2
oder 3 kann der Steuerpflichtige insgesamt nur bis zur
Höhe der Bemessungsgrundlage der Abzugsbeträge
nach 8 10e Absatz 1 oder 2 in Anspruch nehmen. ?Die
SteuerermäßigungnachdenAbsätzen1,2 und3 Satz 1
kann der Steuerpflichtige im Kalenderjahr nur für ein
Objekt in Anspruch nehmen.



2b. Steuerermäßigung bei
Zuwendungen an politische
Parteien und an unabhängige

Wählervereinigungen

834g
1Die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die

sonstigen Steuerermäßigungen mit Ausnahme des
&34fAbsatz3, ermäßigtsich beiZuwendungenan
1. politischeParteienimSinnedes$ 2 des Parteienge-

setzes und
2. Vereine ohne Parteicharakter, wenn

a) der Zweck des Vereins ausschließlich darauf ge-
richtet ist, durch Teilnahme mit eigenen Wahlvor-
schlägen an Wahlen auf Bundes-, Landes- oder
Kommunalebene bei der politischen Willensbil-
dung mitzuwirken, und

b) der Verein auf Bundes-, Landes- oder Kommunal-
ebene bei der jeweils letzten Wahl wenigstens ein
Mandat errungen oder der zuständigen Wahlbe-
hörde oder dem zuständigen Wahlorgan ange-
zeigt hat, dass er mit eigenen Wahlvorschlägen
auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene an
der jeweils nächsten Wahl teilnehmen will.

2Nimmt der Verein an der jeweils nächsten Wahl
nicht teil, wird die Ermäßigung nur für die bis zum
Wahltag an ihn geleisteten Beiträge und Spenden
gewährt.3DieErmäßigungfürBeiträgeundSpenden
an den Verein wird erst wieder gewährt, wenn er sich
mit eigenen Wahlvorschlägen an einer Wahl beteiligt
hat. *Die Ermäßigung wird in diesem Fall nur für Bei-
träge und Spenden gewährt, die nach Beginn des
Jahres, in dem die Wahl stattfindet, geleistet wer-
den.

2Die Ermäßigung beträgt 50 Prozent der Ausgaben,
höchstens jeweils 825 Euro für Ausgaben nach den
Nummern 1 und 2, im Fall der Zusammenveranlagung
von Ehegatten höchstens jeweils 1 650 Euro. 38 10b
Absatz 3 und 4 gilt entsprechend.

3. Steuerermäßigung
bei Einkünften aus Gewerbebetrieb

835
(1) 'Die tariflicheEinkommensteuer,vermindertum

die sonstigen Steuerermäßigungen mit Ausnahme der
88 34f, 34g und 35a, ermäßigt sich, soweit sie anteilig
auf im zu versteuernden Einkommen enthaltene ge-
werbliche Einkünfte entfällt (Ermäßigungshöchstbe-
trag),
1. bei Einkünften aus gewerblichen Unternehmen im

Sinne des & 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
um das 3,8-fache des jeweils für den dem Veranla-
gungszeitraum entsprechenden Erhebungszeitraum
nach & 14 des Gewerbesteuergesetzes für das Un-
ternehmenfestgesetztenSteuermessbetrags(Ge-
werbesteuer-Messbetrag);Absatz 2 Satz 5 ist ent-
sprechend anzuwenden;

2. bei Einkünften aus Gewerbebetrieb als Mitunterneh-
mer im Sinne des & 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2
oder als persönlich haftender Gesellschafter einer
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Kommanditgesellschaft auf Aktien im Sinne des
& 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3
um das 3,8-fache des jeweils für den dem Veranla-
gungszeitraum entsprechenden Erhebungszeitraum
festgesetzten anteillgen Gewerbesteuer-Messbe-
trags.

2Der Ermäßigungshöchstbetrag ist wie folgt zu ermit-
teln:

Summe der
positiven gewerblichen Einkünfte geminderte

tarifliche Steuer.Summe aller positiven Einkünfte
3GewerblicheEinkünfteimSinnederSätze1und2sind
die der Gewerbesteuer unterliegenden Gewinne und
Gewinnanteile, soweit sie nicht nach anderen Vorschrif-
ten von der Steuerermäßigungnach $ 35 ausgenom-
mensind. *GemindertetariflicheSteueristdietarifliche
Steuer nach Abzug von Beträgen auf Grund der An-
wendung zwischenstaatliicher Abkommen und nach
Anrechnung der ausländischen Steuern nach & 34c
Absatz 1 und 6 dieses Gesetzes und 8 12 des Außen-
steuergesetzes. °Der Abzug des Steuerermäßigungs-
betrags ist auf die tatsächlich zu zahlende Gewerbe-
steuer beschränkt.

(2) 'Bei MitunternehmerschaftenimSinnedes $&15
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder bei Kommanditgesell-
schaften auf Aktien im Sinne des $ 15 Absatz 1 Satz 1
Nummer 3 ist der Betrag des Gewerbesteuer-Messbe-
trags, die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer und
der auf die einzelnen Mitunternehmer oder auf die per-
sönlich haftenden Gesellschafter entfallende Anteil ge-
sondert und einheitlich festzustellen. ?Der Anteil eines
Mitunternehmers am Gewerbesteuer-Messbetrag rich-
tet sich nach seinem Anteil am Gewinn der Mitunter-
nehmerschaft nach Maßgabe des allgemeinen Gewinn-
verteilungsschlüssels; Vorabgewinnanteile sind nicht zu
berücksichtigen. 3Wenn auf Grund der Bestimmungen
in einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung bei der Festsetzung des Gewerbesteuer-
Messbetrags für eine Mitunternehmerschaft nur der
auf einen Teil der Mitunternehmer entfallende anteilige
Gewerbeertragberücksichtigtwird, ist der Gewerbe-
steuer-Messbetrag nach Maßgabe des allgemeinen
Gewinnverteilungsschlüssels in voller Höhe auf diese
Mitunternehmer entsprechend ihrer Anteile am Gewer-
beertrag der Mitunternehmerschaft aufzuteilen. *Der
anteillge Gewerbesteuer-Messbetrag ist als Prozent-
satz mit zwei Nachkommastellen gerundet zu ermit-
teln. Bei der Feststellung nach Satz 1 sind anteilige
Gewerbesteuer-Messbeträge, die aus einer Beteiligung
an einer Mitunternehmerschaft stammen, einzubezie-
hen.
(3) "Zuständigfür die gesonderteFeststellungnach

Absatz 2 ist das für die gesonderte Feststellung der
Einkünfte zuständige Finanzamt. ?Für die Ermittlung
der Steuerermäßigungnach Absatz 1 sind die Fest-
setzung des Gewerbesteuer-Messbetrags, die Feststel-
lung des Anteils an dem festzusetzenden Gewerbe-
steuer-Messbetrag nach Absatz 2 Satz 1 und die Fest-
setzung der Gewerbesteuer Grundlagenbescheide. Für
die Ermittlung des anteiligen Gewerbesteuer-Messbe-
trags nach Absatz 2 sind die Festsetzung des Gewer-
besteuer-Messbetrags und die Festsetzung des antei-
ligen Gewerbesteuer-Messbetrags aus der Beteiligung
an einer Mitunternehmerschaft Grundlagenbescheide.
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(4) Für die Aufteilungund die Feststellungder tat-
sächlich zu zahlenden Gewerbesteuer bei Mitunterneh-
merschaften im Sinne des $ 15 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 und bei Kommanditgesellschaften auf Aktien im
Sinne des $ 15Absatz 1 Satz 1 Nummer3 geltendie
Absätze 2 und 3 entsprechend.

4. Steuerermäßigung bei
Aufwendungen für haushaltsnahe

Beschäftigungsverhältnisse
und für die Inanspruchnahme

haushaltsnaher Dienstleistungen

8 35a
Steuerermäßigung

bei Aufwendungen für haushaltsnahe
Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

(1) Für haushaltsnaheBeschäftigungsverhältnisse,
bei denen es sich um eine geringfügige Beschäftigung
im Sinne des $&8a des ViertenBuches Sozialgesetz-
buch handelt, ermäßigt sich die tarifliche Einkommen-
steuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigun-
gen, auf Antrag um 20 Prozent, höchstens 510 Euro,
der Aufwendungen des Steuerpflichtigen.

(2) 'Für andereals in Absatz 1 aufgeführtehaus-
haltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder für die In-
anspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen,
die nicht Dienstleistungen nach Absatz 3 sind, ermäßigt
sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die
sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um 20 Pro-
zent, höchstens 4 000 Euro, der Aufwendungen des
Steuerpflichtigen.?Die Steuerermäßigungkann auch
in Anspruch genommen werden für die Inanspruch-
nahme von Pflege- und Betreuungsleistungen sowie
für Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen wegen
der Unterbringung in einem Heim oder zur dauernden
Pflege erwachsen, soweit darin Kosten für Dienstleis-
tungen enthalten sind, die mit denen einer Hilfe im
Haushalt vergleichbar sind.

(3) Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleis-
tungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen, mit Ausnahme der nach dem CO;»-
Gebäudesanierungsprogramm der KfW Förderbank
gefördertenMaßnahmen,ermäßigtsich die tarifliche
Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steu-
erermäßigungen, auf Antrag um 20 Prozent, höchstens
1 200 Euro, der Aufwendungen des Steuerpflichtigen.
(4) 'Die Steuerermäßigungnach den Absätzen 1

bis 3 kann nur in Anspruch genommen werden, wenn
das Beschäftigungsverhältnis, die Dienstleistung oder
die Handwerkerleistung in einem in der Europäischen
Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum liegen-
den Haushalt des Steuerpflichtigen oder - bei Pflege-
und Betreuungsleistungen -—der gepflegten oder be-
treuten Person ausgeübt oder erbracht wird. 2In den
Fällen des Absatzes 2 Satz 2 zweiter Halbsatz ist
Voraussetzung, dass das Heim oder der Ort der dau-
ernden Pflege in der Europäischen Union oder dem
Europäischen Wirtschaftsraum liegt.
(5) 'Die Steuerermäßigungennach den Absätzen1

bis 3 können nur in Anspruch genommen werden, so-
weit die Aufwendungen nicht Betriebsausgaben oder

Werbungskosten darstellen oder unter $ 9c fallen und
soweit sie nicht als außergewöhnliche Belastung be-
rücksichtigt worden sind. 2Der Abzug von der tarifli-
chen Einkommensteuer nach den Absätzen 2 und 3 gilt
nur für Arbeitskosten. 3Voraussetzung für die Inan-
spruchnahme der Steuerermäßigung für haushaltsnahe
Dienstleistungen nach Absatz 2 oder für Handwerker-
leistungen nach Absatz 3 ist, dass der Steuerpflichtige
für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und
die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung
erfolgt ist. *Leben zwei Alleinstehende in einem Haus-
halt zusammen, können sie die Höchstbeträge nach
den Absätzen 1 bis 3 insgesamt jeweils nur einmal in
Anspruch nehmen.

5. Steuerermäßigung
bei Belastung mit Erbschaftsteuer

835b
Steuerermäßigung

bei Belastung mit Erbschaftsteuer
1Sindbei der Ermittlungdes EinkommensEinkünfte

berücksichtigt worden, die im Veranlagungszeitraum
oder in den vorangegangenen vier Veranlagungszeit-
räumen als Erwerb von Todes wegen der Erbschaft-
steuer unterlegen haben, so wird auf Antrag die um
sonstige Steuerermäßigungen gekürzte tarifliche Ein-
kommensteuer, die auf diese Einkünfte entfällt, um
den in Satz 2 bestimmtenProzentsatzermäßigt.?Der
Prozentsatz bestimmt sich nach dem Verhältnis, in dem
die festgesetzte Erbschaftsteuer zu dem Betrag steht,
der sich ergibt, wenn dem steuerpflichtigen Erwerb
($ 10 Absatz 1 des Erbschaftsteuer-und Schenkung-
steuergesetzes)die Freibeträgenachden88 16und17
und der steuerfreie Betrag nach 8 5 des Erbschaftsteu-
er- und Schenkungsteuergesetzes hinzugerechnet wer-
den. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit Erbschaft-
steuer nach $ 10 Absatz 1 Nummer 1a abgezogen wird.

VI. Steuererhebung

1. Erhebung der Einkommensteuer

836
Entstehung und

Tilgung der Einkommensteuer
(1) DieEinkommensteuerentsteht,soweit indiesem

Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mit Ablauf des Ver-
anlagungszeitraums.

(2) Auf die Einkommensteuer werden angerechnet:
1. die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Ein-

kommensteuer-Vorauszahlungen(837);
2. die durch Steuerabzug erhobene Einkommensteuer,

soweit sie auf die bei der Veranlagung erfassten
Einkünfte oder auf die nach & 3 Nummer 40 dieses
Gesetzes oder nach $ 8b Absatz 1 und 6 Satz 2 des
Körperschaftsteuergesetzes bei der Ermittlung des
Einkommens außer Ansatz bleibenden Bezüge ent-
fällt und nicht die Erstattung beantragt oder durch-
geführt worden ist. ?Die durch Steuerabzug erho-
bene Einkommensteuer wird nicht angerechnet,
wenn die in $ 45a Absatz 2 oder Absatz 3 bezeich-
nete Bescheinigung nicht vorgelegt worden ist. ®In



den Fällendes & 8b Absatz 6 Satz 2 des Körper-
schaftsteuergesetzes ist es für die Anrechnung aus-
reichend, wenn die Bescheinigung nach $ 45a Ab-
satz 2 und 3 vorgelegt wird, die dem Gläubiger der
Kapitalerträge ausgestellt worden ist.
(3) 'Die Steuerbeträgenach Absatz 2 Nummer2

sind auf volle Euro aufzurunden. ?Bei den durch Steuer-
abzug erhobenen Steuern ist jeweils die Summe der
Beträge einer einzelnen Abzugsteuer aufzurunden.
(4) 'Wenn sich nach der Abrechnung ein Über-

schuss zuungunsten des Steuerpflichtigen ergibt, hat
der Steuerpflichtige(Steuerschuldner)diesen Betrag,
soweit er den fällig gewordenen, aber nicht entrichteten
Einkommensteuer-Vorauszahlungen entspricht, sofort,
im Übrigen innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
des Steuerbescheids zu entrichten (Abschlusszah-
lung). 2Wenn sich nach der Abrechnung ein Über-
schuss zugunsten des Steuerpflichtigen ergibt, wird
dieser dem Steuerpflichtigen nach Bekanntgabe des
Steuerbescheids ausgezahlt. ®BeiEhegatten, die nach
den 88 26, 26b zusammen zur Einkommensteuer ver-
anlagt worden sind, wirkt die Auszahlung an einen Ehe-
gatten auch für und gegen den anderen Ehegatten.

837
Einkommensteuer-Vorauszahlung

(1) 'Der Steuerpflichtigehat am 10. März, 10. Juni,
10. September und 10. Dezember Vorauszahlungen auf
die Einkommensteuer zu entrichten, die er für den lau-
fenden Veranlagungszeitraum voraussichtlich schulden
wird. 2Die Einkommensteuer-Vorauszahlung entsteht
jeweils mit Beginn des Kalendervierteljahres, in dem
die Vorauszahlungen zu entrichten sind, oder, wenn
die Steuerpflicht erst im Laufe des Kalendervierteljah-
res begründet wird, mit Begründung der Steuerpflicht.
(2) (weggefallen)
(3) '!Das Finanzamt setzt die Vorauszahlungen durch

Vorauszahlungsbescheid fest. ?Die Vorauszahlungen
bemessen sich grundsätzlich nach der Einkommen-
steuer, die sich nach Anrechnung der Steuerabzugsbe-
träge($36Absatz2 Nummer2) bei der letztenVeran-
lagung ergeben hat. ®DasFinanzamt kann bis zum Ab-
lauf des auf den Veranlagungszeitraum folgenden
15. Kalendermonats die Vorauszahlungen an die Ein-
kommensteuer anpassen, die sich für den Veranla-
gungszeitraum voraussichtlich ergeben wird; dieser
Zeitraum verlängert sich auf 21 Monate, wenn die Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft bei der erstmali-
gen Steuerfestsetzung die anderen Einkünfte voraus-
sichtlich überwiegen werden. “Bei der Anwendung der
Sätze2 und3 bleibenAufwendungenimSinnedes$ 9c
Absatz 2 und 3, des 8 10 Absatz 1 Nummer 1, 1a, 1b, 4,
7 und 9, der 8$ 10b und 33 sowie die abziehbaren Be-
träge nach 8 33a, wenn die Aufwendungen und abzieh-
baren Beträge insgesamt 600 Euro nicht übersteigen,
außerAnsatz.°DieSteuerermäßigungnach$ 34ableibt
außerAnsatz.6Beider Anwendungder Sätze 2 und 3
bleibtder Sonderausgabenabzugnach$ 10aAbsatz 1
außer Ansatz. 7Außer Ansatz bleiben bis zur Anschaf-
fungoderFertigstellungderObjekteimSinnedes$ 10e
Absatz 1 und 2 und 8 10h auch die Aufwendungen, die
nach & 10e Absatz 6 und & 10h Satz 3 wie Sonderaus-
gaben abgezogen werden; Entsprechendes gilt auch
für Aufwendungen, die nach 8 10i für nach dem Eigen-
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heimzulagengesetz begünstigte Objekte wie Sonder-
ausgaben abgezogen werden. ®Negative Einkünfte
aus der Vermietung oder Verpachtung eines Gebäudes
im Sinne des $ 21 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden
bei der Festsetzung der Vorauszahlungen nur für Kalen-
derjahre berücksichtigt, die nach der Anschaffung oder
Fertigstellungdieses Gebäudes beginnen.Wird ein
Gebäude vor dem Kalenderjahr seiner Fertigstellung
angeschafft, tritt an die Stelle der Anschaffung die Fer-
tigstellung.'0Satz8 giltnichtfürnegativeEinkünfteaus
der Vermietung oder Verpachtung eines Gebäudes, für
das erhöhte Absetzungen nach den 88 14a, 14c
oder 14d des Berlinförderungsgesetzes oder Sonder-
abschreibungen nach $&4 des Fördergebietsgesetzes
in Anspruch genommen werden. ''Satz 8 gilt für nega-
tive Einkünfte aus der Vermietung oder Verpachtung ei-
nes anderen Vermögensgegenstands im Sinne des $ 21
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 entsprechend mit der
Maßgabe, dass an die Stelle der Anschaffung oder Fer-
tigstellung die Aufnahme der Nutzung durch den Steu-
erpflichtigentritt.1?2Inden Fällendes$ 31, indenendie
gebotene steuerliche Freistellung eines Einkommens-
betrags in Höhe des Existenzminimums eines Kindes
durch das Kindergeld nicht in vollem Umfang bewirkt
wird, bleiben bei der Anwendung der Sätze 2 und 3
Freibeträge nach $ 32 Absatz 6 und zu verrechnendes
Kindergeld außer Ansatz.
(4) 'Bei einernachträglichenErhöhungder Voraus-

zahlungen ist die letzte Vorauszahlung für den Veranla-
gungszeitraum anzupassen. ?Der Erhöhungsbetrag ist
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Voraus-
zahlungsbescheids zu entrichten.

(5) "Vorauszahlungen sind nur festzusetzen, wenn
sie mindestens 400 Euro im Kalenderjahr und mindes-
tens 100 Euro für einen Vorauszahlungszeitpunkt betra-
gen. ?Festgesetzte Vorauszahlungen sind nur zu erhö-
hen, wenn sich der Erhöhungsbetrag im Fall des Absat-
zes 3 Satz 2 bis 5 für einen Vorauszahlungszeitpunkt
auf mindestens 100 Euro, im Fall des Absatzes 4 auf
mindestens 5 000 Euro beläuft.

8 37a
Pauschalierung der

Einkommensteuer durch Dritte
(1) '!Das Finanzamt kann auf Antrag zulassen, dass

das Unternehmen, das Sachprämien im Sinne des & 3
Nummer 38 gewährt, die Einkommensteuer für den Teil
der Prämien, der nicht steuerfrei ist, pauschal er-
hebt. ?Bemessungsgrundlage der pauschalen Einkom-
mensteuer ist der gesamte Wert der Prämien, die den
im InlandansässigenSteuerpflichtigenzufließen.3Der
Pauschsteuersatz beträgt 2,25 Prozent.
(2) 'Auf die pauschaleEinkommensteuerist & 40

Absatz 3 sinngemäß anzuwenden. ?Das Unternehmen
hat die Prämienempfänger von der Steuerübernahme
zu unterrichten.

(3) "Über den Antragentscheidetdas Betriebsstät-
tenfinanzamtdes Unternehmens(841aAbsatz1Satz 1
Nummer 1). ?Hat das Unternehmen mehrere Betriebs-
stättenfinanzämter, so ist das Finanzamt der Betriebs-
stätte zuständig, in der die für die pauschale Besteue-
rung maßgebenden Prämien ermittelt werden. ®DieGe-
nehmigung zur Pauschalierung wird mit Wirkung für die
Zukunft erteilt und kann zeitlich befristet werden; sie
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erstreckt sich auf alle im Geltungszeitraum ausgeschüt-
teten Prämien.

(4) Die pauschaleEinkommensteuergilt als Lohn-
steuer und ist von dem Unternehmen in der Lohnsteu-
er-Anmeldung der Betriebsstätte im Sinne des Absat-
zes 3 anzumelden und spätestens am zehnten Tag
nach Ablauf des für die Betriebsstätte maßgebenden
Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums an das Betriebsstät-
tenfinanzamt abzuführen.

837b
Pauschalierung

der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen
(1) 'Steuerpflichtigekönnen die Einkommensteuer

einheitlich für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres ge-
währten
1. betrieblich veranlassten Zuwendungen, die zusätz-

lich zur ohnehin vereinbarten Leistung oder Gegen-
leistung erbracht werden, und

2. Geschenke im Sinne des $ 4 Absatz 5 Satz 1 Num-
mer 1,

die nicht in Geld bestehen, mit einem Pauschsteuersatz
von 30 Prozent erheben. ?Bemessungsgrundlage der
pauschalen Einkommensteuer sind die Aufwendungen
des Steuerpflichtigen einschließlich Umsatzsteuer; bei
Zuwendungen an Arbeitnehmer verbundener Unterneh-
men ist Bemessungsgrundlage mindestens der sich
nach $ 8 Absatz 3 Satz 1 ergebendeWert.3DiePau-
schalierung ist ausgeschlossen,
1. soweit die Aufwendungen je Empfänger und Wirt-

schaftsjahr oder
2. wenn die Aufwendungen für die einzelne Zuwen-

dung
den Betrag von 10 000 Euro übersteigen.

(2) "Absatz 1 gilt auch für betrieblichveranlasste
Zuwendungen an Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen,
soweit sie nicht in Geld bestehen und zusätzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. ?In
den Fällen des 8 8 Absatz 2 Satz 2 bis 8, Absatz 3, 8 40
Absatz 2 sowie in Fällen, in denen Vermögensbeteili-
gungen überlassen werden, ist Absatz 1 nicht anzu-
wenden; Entsprechendes gilt, soweit die Zuwendungen
nach 8 40 Absatz 1 pauschaliert worden sind. 38 37a
Absatz 1 bleibt unberührt.

(3) "Die pauschal besteuertenSachzuwendungen
bleiben bei der Ermittlung der Einkünfte des Empfän-
gers außer Ansatz. 2Auf die pauschale Einkommen-
steuer ist 8 40 Absatz 3 sinngemäß anzuwenden. 3Der
Steuerpflichtige hat den Empfänger von der Steuer-
übernahme zu unterrichten.
(4) "Die pauschaleEinkommensteuergilt als Lohn-

steuer und ist von dem die Sachzuwendung gewähren-
den Steuerpflichtigen in der Lohnsteuer-Anmeldung der
Betriebsstätte nach $ 41 Absatz 2 anzumelden und
spätestens am zehnten Tag nach Ablauf des für die Be-
triebsstätte maßgebenden Lohnsteuer-Anmeldungs-
zeitraums an das Betriebsstättenfinanzamt abzufüh-
ren. ?Hat der Steuerpflichtige mehrere Betriebsstätten
im Sinne des Satzes 1, so ist das Finanzamt der Be-
triebsstätte zuständig, in der die für die pauschale Be-
steuerung maßgebenden Sachbezüge ermitteltwerden.

2. Steuerabzug vom Arbeitslohn
(Lohnsteuer)

&38
Erhebung der Lohnsteuer

(1) "Bei Einkünftenaus nichtselbständigerArbeit
wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Arbeits-
lohn erhoben (Lohnsteuer), soweit der Arbeitslohn von
einem Arbeitgeber gezahlt wird, der
1. im Inland einen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Auf-

enthalt, seine Geschäftsleitung, seinen Sitz, eine Be-
triebsstätte oder einen ständigen Vertreter im Sinne
der 88 8 bis 13 der Abgabenordnunghat (inländi-
scher Arbeitgeber) oder

2. einemDritten(Entleiher)Arbeitnehmergewerbsmä-
Big zur Arbeitsleistung im Inland überlässt, ohne in-
ländischer Arbeitgeber zu sein (ausländischer Verlei-
her).

?InländischerArbeitgeberimSinnedes Satzes 1 ist in
den Fällen der Arbeitnehmerentsendung auch das in
Deutschland ansässige aufnehmende Unternehmen,
das den Arbeitslohn für die ihm geleistete Arbeit wirt-
schaftlich trägt; Voraussetzung hierfür ist nicht, dass
das Unternehmen dem Arbeitnehmer den Arbeitslohn
im eigenen Namen und für eigene Rechnung aus-
zahlt. 3Der Lohnsteuer unterliegt auch der im Rahmen
des Dienstverhältnisses von einem Drittengewährte Ar-
beitsiohn, wenn der Arbeitgeber weiß oder erkennen
kann, dass derartige Vergütungen erbracht werden;
dies ist insbesondere anzunehmen, wenn Arbeitgeber
und Dritter verbundene Unternehmen im Sinne von
& 15 des Aktiengesetzes sind.

(2) 'Der Arbeitnehmerist Schuldnerder Lohnsteu-
er. 2Die Lohnsteuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem
der Arbeitslohn dem Arbeitnehmer zufließt.

(3) "Der Arbeitgeberhat die Lohnsteuerfür Rech-
nung des Arbeitnehmers bei jeder Lohnzahlung vom
Arbeitslohn einzubehalten. Bei juristischen Personen
des öffentlichen Rechts hat die öffentliche Kasse, die
den Arbeitslohn zahlt, die Pflichten des Arbeitge-
bers. $Inden Fällen der nach $ 7f Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch an die
Deutsche Rentenversicherung Bund übertragenen
Wertguthaben hat die Deutsche Rentenversicherung
Bund bei Inanspruchnahme des Wertguthabens die
Pflichten des Arbeitgebers.
(3a) "Soweit sich aus einemDienstverhältnisoder

einem früheren Dienstverhältnis tarifvertragliche An-
sprüche des Arbeitnehmers auf Arbeitslohn unmittelbar
gegen einen Dritten mit Wohnsitz, Geschäftsleitung
oder Sitz im Inland richten und von diesem durch die
Zahlung von Geld erfüllt werden, hat der Dritte die
Pflichten des Arbeitgebers. ?In anderen Fällen kann
das Finanzamt zulassen, dass ein Dritter mit Wohnsitz,
Geschäftsleitungoder Sitz im Inlanddie Pflichtendes
Arbeitgebers im eigenen Namen erfüllt. 3$Voraussetzung
ist, dass der Dritte
1. sich hierzu gegenüber dem Arbeitgeber verpflichtet

hat,
2. den Lohn auszahlt oder er nur Arbeitgeberpflichten

für von ihm vermittelteArbeitnehmer übernimmt und
3. die Steuererhebung nicht beeinträchtigt wird.



“Die Zustimmung erteilt das Betriebsstättenfinanzamt
des Dritten auf dessen Antrag im Einvernehmen mit
dem Betriebsstättenfinanzamt des Arbeitgebers; sie
darf mit Nebenbestimmungen versehen werden, die
die ordnungsgemäße Steuererhebung sicherstellen
und die Überprüfung des Lohnsteuerabzugs nach
&42ferleichternsollen.5DieZustimmungkannmitWir-
kung für die Zukunft widerrufen werden. $In den Fällen
der Sätze 1 und 2 sind die das Lohnsteuerverfahren
betreffenden Vorschriften mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass an die Stelle des Arbeitgebers der Dritte tritt;
der Arbeitgeber ist von seinen Pflichten befreit, soweit
der Dritte diese Pflichten erfüllt hat. ’Erfüllt der Dritte
die Pflichten des Arbeitgebers, kann er den Arbeitslohn,
der einem Arbeitnehmer in demselben Lohnabrech-
nungszeitraum aus mehreren Dienstverhältnissen zu-
fließt, für die Lohnsteuerermittlung und in der Lohn-
steuerbescheinigung zusammenrechnen.

(4) !WenndervomArbeitgebergeschuldeteBarlohn
zur Deckung der Lohnsteuer nicht ausreicht, hat der
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber den Fehlbetrag zur Ver-
fügung zu stellen oder der Arbeitgeber einen entspre-
chenden Teil der anderen Bezüge des Arbeitnehmers
zurückzubehalten. 2Soweit der Arbeitnehmer seiner
Verpflichtung nicht nachkommt und der Arbeitgeber
den Fehlbetrag nicht durch Zurückbehaltung von ande-
ren Bezügen des Arbeitnehmers aufbringen kann, hat
der Arbeitgeber dies dem Betriebsstättenfinanzamt
($ 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer1) anzuzeigen.®Der
Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber die von einem Drit-
ten gewährtenBezüge(Absatz1 Satz 3) am Endedes
jeweiligen Lohnzahlungszeitraums anzugeben; wenn
der Arbeitnehmer keine Angabe oder eine erkennbar
unrichtige Angabe macht, hat der Arbeitgeber dies
dem Betriebsstättenfinanzamt anzuzeigen. *Das Fi-
nanzamt hat die zu wenig erhobene Lohnsteuer vom
Arbeitnehmer nachzufordern.

8 38a

Höhe der Lohnsteuer

(1) 'Die Jahreslohnsteuerbemisst sich nach dem
Arbeitslohn, den der Arbeitnehmer im Kalenderjahr be-
zieht(Jahresarbeitslohn).?LaufenderArbeitslohngilt in
dem Kalenderjahr als bezogen, in dem der Lohnzah-
lungszeitraum endet; in den Fällen des $ 39b Absatz 5
Satz 1 tritt der Lohnabrechnungszeitraum an die Stelle
des Lohnzahlungszeitraums. 3Arbeitslohn, der nicht als
laufender Arbeitslohn gezahlt wird (sonstige Bezüge),
wird in dem Kalenderjahr bezogen, in dem er dem
Arbeitnehmerzufließt.

(2) Die Jahreslohnsteuerwird nach dem Jahresar-
beitslohn so bemessen, dass sie der Einkommensteuer
entspricht, die der Arbeitnehmer schuldet, wenn er aus-
schließlich Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit er-
zielt.

(3) 'Vom laufendenArbeitslohnwirddie Lohnsteuer
jeweils mit dem auf den Lohnzahlungszeitraum fallen-
den Teilbetrag der Jahresiohnsteuer erhoben, die sich
bei Umrechnung des laufenden Arbeitslohns auf einen
Jahresarbeitslohn ergibt. ?Von sonstigen Bezügen wird
die Lohnsteuer mit dem Betrag erhoben, der zusam-
men mit der Lohnsteuer für den laufenden Arbeitslohn
des Kalenderjahres und für etwa im Kalenderjahr be-
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reits gezahlte sonstige Bezüge die voraussichtliche
Jahreslohnsteuer ergibt.

(4) Bei der Ermittlungder Lohnsteuerwerden die
Besteuerungsgrundlagen des Einzelfalls durch die Ein-
reihungder Arbeitnehmerin Steuerklassen($ 38b),
Ausstellung von entsprechenden Lohnsteuerkarten
($39)sowie Feststellungvon Freibeträgenund Hinzu-
rechnungsbeträgen(839a)berücksichtigt.

& 38b
Lohnsteuerklassen

1Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs wer-
den unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeit-
nehmer in Steuerklassen eingereiht. ?Dabei gilt Folgen-
des:
1. In die Steuerklasse I gehören Arbeitnehmer, die

a) ledigsind,
b) verheiratet, verwitwet oder geschieden sind und

bei denen die Voraussetzungen für die Steuer-
klasse Ill oder IV nicht erfüllt sind;

2. in die Steuerklasse II gehören die unter Nummer 1
bezeichneten Arbeitnehmer, wenn bei ihnen der Ent-
lastungsbetragfür Alleinerziehende($ 24b) zu be-
rücksichtigen ist;

3. in die Steuerklasse III gehören Arbeitnehmer,
a) die verheiratet sind, wenn beide Ehegatten unbe-

schränkt einkommensteuerpflichtig sind und
nicht dauernd getrennt leben und
aa) der Ehegatte des Arbeitnehmers keinen Ar-

beitslohn bezieht oder
bb) der Ehegatte des Arbeitnehmers auf Antrag

beider Ehegatten in die Steuerklasse V einge-
reiht wird,

b) die verwitwet sind, wenn sie und ihr verstorbener
Ehegatte im Zeitpunkt seines Todes unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig waren und in
diesem Zeitpunkt nicht dauernd getrennt gelebt
haben, für das Kalenderjahr, das dem Kalender-
jahr folgt, in dem der Ehegatte verstorben ist,

c) deren Ehe aufgelöst worden ist, wenn
aa) im Kalenderjahr der Auflösung der Ehe beide

Ehegatten unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig waren und nicht dauernd getrennt
gelebt haben und

bb) der andere Ehegatte wieder geheiratet hat,
von seinem neuen Ehegatten nicht dauernd
getrennt lebt und er und sein neuer Ehegatte
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind,

für das Kalenderjahr, in dem die Ehe aufgelöst
worden ist;

4. in die Steuerklasse IV gehören Arbeitnehmer, die
verheiratet sind, wenn beide Ehegatten unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht
dauernd getrennt leben und der Ehegatte des Ar-
beitnehmers ebenfalls Arbeitslohn bezieht;

5. in die Steuerklasse V gehören die unter Nummer 4
bezeichneten Arbeitnehmer, wenn der Ehegatte des
Arbeitnehmers auf Antrag beider Ehegatten in die
Steuerklasse Ill eingereiht wird;
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6. die Steuerklasse VI gilt bei Arbeitnehmern, die ne-
beneinander von mehrerenArbeitgebern Arbeitslohn
beziehen, für die Einbehaltung der Lohnsteuer vom
Arbeitslohn aus dem zweiten und weiteren Dienst-
verhältnis.

3Als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig im Sinne
der Nummern 3 und 4 gelten nur Personen, die die
Voraussetzungen des & 1 Absatz 1 oder 2 oder des
& 1a erfüllen.

839
Lohnsteuerkarte

(1) 'Die Gemeindenhabenden nach $ 1 Absatz 1
unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitneh-
mern für jedes Kalenderjahr unentgeltlich eine Lohn-
steuerkarte nach amtlich vorgeschriebenem Muster
auszustellen und zu übermitteln, letztmalig für das
Kalenderjahr 2010. 2Steht ein Arbeitnehmer nebenei-
nander bei mehreren Arbeitgebern in einem Dienstver-
hältnis, so hat die Gemeinde eine entsprechende An-
zahl Lohnsteuerkarten unentgeltlich auszustellen und
zu übermitteln. 3$Wenneine Lohnsteuerkarte verloren-
gegangen, unbrauchbar geworden oder zerstört wor-
den ist, hat die Gemeinde eine Ersatz-Lohnsteuerkarte
auszustellen. *Hierfür kann die ausstellende Gemeinde
von dem Arbeitnehmer eine Gebühr bis 5 Euro erheben;
das Verwaltungskostengesetz ist anzuwenden. Die
Gemeinde hat die Ausstellung einer Ersatz-Lohnsteuer-
karte dem für den Arbeitnehmer örtlich zuständigen
Finanzamt unverzüglich mitzuteilen.
(2) 'Für die Ausstellungder Lohnsteuerkarteist die

Gemeinde örtlich zuständig, in deren Bezirk der Arbeit-
nehmer am 20. September des dem Kalenderjahr, für
das die Lohnsteuerkarte gilt, vorangehenden Jahres
oder erstmals nach diesem Stichtag seine Hauptwoh-
nung oder in Ermangelung einer Wohnung seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hatte. ?Bei verheirateten Arbeit-
nehmern gilt als Hauptwohnung die Hauptwohnung der
Familie oder in Ermangelung einer solchen die Haupt-
wohnung des älteren Ehegatten, wenn beide Ehegatten
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht
dauernd getrennt leben.

(3) "Die Gemeindehatauf der Lohnsteuerkarteins-
besondere einzutragen:
1. die Steuerklasse($38b)in Buchstaben,
2. die Zahl der Kinderfreibeträge bei den Steuerklas-

sen | bis IV, und zwar für jedes nach & 1 Absatz 1
unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Kind im
Sinne des $ 32 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3
a) den Zähler 0,5, wenn dem Arbeitnehmer der Kin-

derfreibetrag nach 8 32 Absatz 6 Satz 1 zusteht,
oder

b) den Zähler 1, wenn dem Arbeitnehmer der Kin-
derfreibetrag zusteht, weil
aa)dieVoraussetzungendes$32Absatz6Satz2

vorliegen,
bb) der andere Elternteil vor dem Beginn des

Kalenderjahres verstorben ist ($ 32 Absatz 6
Satz 3 Nummer1)oder

cc) der Arbeitnehmer allein das Kind angenom-
menhat($32Absatz6 Satz 3 Nummer2),

3. auf den Lohnsteuerkarten für 2009 und 2010 die
Identifikationsnummer($ 139b der Abgabenord-
nung) des Arbeitnehmers.

?Für die Eintragung der Steuerklasse Ill ist das Finanz-
amt zuständig, wenn der Ehegatte des Arbeitnehmers
nach $ 1a Absatz 1 Nummer 2 als unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtig zu behandeln ist.

(3a) 'Soweit dem ArbeitnehmerKinderfreibeträge
nach $&32 Absatz 1 bis 6 zustehen, die nicht nach Ab-
satz 3 von der Gemeinde auf der Lohnsteuerkarte ein-
zutragen sind, ist vorbehaltlich des $ 39a Absatz 1
Nummer 6 die auf der Lohnsteuerkarte eingetragene
Zahl der Kinderfreibeträge sowie im Fall des $ 38b
Nummer 2 die Steuerklasse vom Finanzamt auf Antrag
zu ändern. 2Das Finanzamt kann auf nähere Angaben
des Arbeitnehmers verzichten, wenn der Arbeitnehmer
höchstens die auf seiner Lohnsteuerkarte für das vo-
rangegangene Kalenderjahr eingetragene Zahl der Kin-
derfreibeträge beantragt und versichert, dass sich die
maßgebenden Verhältnisse nicht wesentlich geändert
haben.®Inden Fällendes $ 32Absatz6 Satz 6 gelten
die Sätze 1 und 2 nur, wenn nach den tatsächlichen
Verhältnissen zu erwarten ist, dass die Voraussetzun-
gen auch im Laufe des Kalenderjahres bestehen blei-
ben. *Der Antrag kann nur nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck gestellt werden.

(3b) !Für die Eintragungennach den Absätzen 3
und 3a sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalender-
jahres maßgebend, für das die Lohnsteuerkarte
gilt. 2Auf Antrag des Arbeitnehmers kann eine für ihn
ungünstigere Steuerklasse oder Zahl der Kinderfreibe-
träge auf der Lohnsteuerkarte eingetragen werden. In
den Fällen der Steuerklassen Ill und IV sind bei der Ein-
tragung der Zahl der Kinderfreibeträge auch Kinder des
Ehegatten zu berücksichtigen. *Die Eintragungen sind
die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundla-
gen imSinnedes$ 179Absatz1derAbgabenordnung,
die unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht. °Den
Eintragungen braucht eine Belehrung über den zulässi-
gen Rechtsbehelf nicht beigefügt zu werden.

(4) Der Arbeitnehmeristverpflichtet,die Eintragung
der Steuerklasse und der Zahl der Kinderfreibeträge auf
der Lohnsteuerkarte umgehend ändern zu lassen, wenn
die Eintragung auf der Lohnsteuerkarte von den Ver-
hältnissen zu Beginn des Kalenderjahres zugunsten
des Arbeitnehmers abweicht oder in den Fällen, in
denen die Steuerklasse Il bescheinigt ist, die Voraus-
setzungen für die Berücksichtigung des Entlastungsbe-
trags für Alleinerziehende($24b) im Laufedes Kalen-
derjahres entfallen; dies gilt nicht, wenn eine Änderung
als Folge einer nach Absatz 3a Satz 3 durchgeführten
Übertragung des Kinderfreibetrags in Betracht
kommt. 2Die Änderung von Eintragungen im Sinne
des Absatzes 3 ist bei der Gemeinde, die Änderung
von Eintragungen im Sinne des Absatzes 3a beim Fi-
nanzamt zu beantragen. 3Kommt der Arbeitnehmer sei-
ner Verpflichtung nicht nach, so hat die Gemeinde oder
das Finanzamt die Eintragung von Amts wegen zu än-
dern; der Arbeitnehmer hat die Lohnsteuerkarte der Ge-
meinde oder dem Finanzamt auf Verlangen vorzule-
gen. “Unterbleibt die Änderung der Eintragung, hat
das Finanzamt zu wenig erhobene Lohnsteuer vom Ar-
beitnehmer nachzufordern, wenn diese 10 Euro über-
steigt; hierzu hat die Gemeinde dem Finanzamt die



Fälle mitzuteilen, in denen eine von ihr vorzunehmende
Änderung unterblieben ist.

(5) "Tretenbei einemArbeitnehmerim Laufe des
Kalenderjahres, für das die Lohnsteuerkarte gilt, die
Voraussetzungen für eine ihm günstigere Steuerklasse
oder höhere Zahl der Kinderfreibeträge ein, so kann der
Arbeitnehmer bis zum 30. November bei der Gemeinde,
in den Fällen des Absatzes 3a beim Finanzamt die Än-
derung der Eintragung beantragen. ?Die Änderung ist
mit Wirkung von dem Tage an vorzunehmen, an dem
erstmals die Voraussetzungen für die Änderung vorla-
gen. ®Ehegatten,die beide in einem Dienstverhältnis
stehen, können im Laufe des Kalenderjahres einmal,
spätestens bis zum 30. November, bei der Gemeinde
beantragen, die auf ihren Lohnsteuerkarten eingetrage-
nen Steuerklassen in andere nach $ 38b Satz 2 Num-
mer 3 bis 5 in Betracht kommende Steuerklassen zu
ändern. *Die Gemeinde hat die Änderung mit Wirkung
vom Beginn des auf die Antragstellung folgenden
Kalendermonats an vorzunehmen.
(5a) 'Ist ein Arbeitnehmer,für den eine Lohnsteuer-

karte ausgestellt worden ist, zu Beginn des Kalender-
jahres beschränkt einkommensteuerpflichtig oder im
Laufe des Kalenderjahres beschränkt einkommensteu-
erpflichtig geworden, hat er dies dem Finanzamt unter
Vorlage der Lohnsteuerkarte unverzüglich anzuzei-
gen. ?Das Finanzamt hat die Lohnsteuerkarte vom Zeit-
punkt des Eintritts der beschränkten Einkommensteu-
erpflicht an ungültig zu machen. 3Absatz 3b Satz 4
und 5 gilt sinngemäß. “Unterbleibt die Anzeige, hat
das Finanzamt zu wenig erhobene Lohnsteuer vom Ar-
beitnehmer nachzufordern, wenn diese 10 Euro über-
steigt.

(6) "DieGemeindensind insoweit,als sie Lohnsteu-
erkarten auszustellen, Eintragungen auf den Lohnsteu-
erkarten vorzunehmen und zu ändern haben, örtliche
Landesfinanzbehörden. 2Sie sind insoweit verpflichtet,
den Anweisungen des örtlich zuständigen Finanzamts
nachzukommen. ®DasFinanzamt kann erforderlichen-
falls Verwaltungsakte, für die eine Gemeinde sachlich
zuständig ist, selbst erlassen. *Der Arbeitnehmer, der
Arbeitgeber oder andere Personen dürfen die Eintra-
gung auf der Lohnsteuerkarte nicht ändern oder ergän-
zen.

8 39a
Freibetrag und Hinzurechnungsbetrag

(1)Auf derLohnsteuerkartewirdals vomArbeitslohn
abzuziehender Freibetrag die Summe der folgenden
Beträge eingetragen:
1. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus nicht-

selbständiger Arbeit anfallen, soweit sie den Arbeit-
nehmer-Pauschbetrag(89aSatz 1 Nummer1 Buch-
stabe a) oder bei Versorgungsbezügen den Pausch-
betrag($ 9a Satz 1 Nummer1 Buchstabeb) über-
steigen,

2. SonderausgabenimSinnedes $ 9c Absatz2 und3
und des $ 10 Absatz 1 Nummer 1, 1a, 1b, 4, 7 und 9
und des $ 10b, soweit sie den Sonderausgaben-
Pauschbetrag von 36 Euro übersteigen,

3. der Betrag, der nach den 88 33, 33a und 33b Ab-
satz 6 wegen außergewöhnlicher Belastungen zu
gewähren ist,
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4. die Pauschbeträge für behinderte Menschen und
Hinterbliebene(833bAbsatz 1 bis 5),

5. die folgenden Beträge, wie sie nach & 37 Absatz 3
bei der Festsetzung von Einkommensteuer-Voraus-
zahlungen zu berücksichtigen sind:
a) die Beträge, die nach $ 10d Absatz 2, 88 10e, 10f,

10g, 10h, 10i, nach & 15b des Berlinförderungs-
gesetzes oder nach $ 7 des Fördergebietsgeset-
zes abgezogen werden können,

b) die negativeSummeder EinkünfteimSinnedes
&2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3, 6 und 7 und
dernegativenEinkünfteimSinnedes$2Absatz1
Satz 1 Nummer 5,

c) das Vierfacheder Steuerermäßigungnach den
88 34f und 35a,

6. die Freibeträge nach 8 32 Absatz6 für jedes Kind im
Sinne des 8 32 Absatz 1 bis 4, für das keinAnspruch
auf Kindergeld besteht. ?Soweit für diese Kinder
Kinderfreibeträge nach $ 39 Absatz 3 auf der Lohn-
steuerkarte eingetragen worden sind, ist die einge-
tragene Zahl der Kinderfreibeträge entsprechend zu
vermindern,

7. ein Betrag auf der Lohnsteuerkarte für ein zweites
oder weiteres Dienstverhältnis insgesamt bis zur
Höhe des auf volle Euro abgerundeten zu versteu-
ernden Jahresbetrags nach $ 39b Absatz 2 Satz 5,
bis zu dem nach der Steuerklasse des Arbeitneh-
mers, die für den Lohnsteuerabzug vom Arbeitslohn
aus dem ersten Dienstverhältnis anzuwenden ist,
Lohnsteuer nicht zu erheben ist. ?2Voraussetzungist,
dass der Jahresarbeitsiohn aus dem ersten Dienst-
verhältnis den nach Satz 1 maßgebenden Eingangs-
betrag unterschreitet und dass in Höhe des Betrags
zugleich auf der Lohnsteuerkarte für das erste
Dienstverhältnis ein dem Arbeitslohn hinzuzurech-
nender Betrag (Hinzurechnungsbetrag) eingetragen
wird. ®Soll auf der Lohnsteuerkarte für das erste
Dienstverhältnis auch ein Freibetrag nach den Num-
mern 1 bis 6 eingetragen werden, so ist nur der die-
sen Freibetrag übersteigende Betrag als Hinzurech-
nungsbetrag einzutragen; ist der Freibetrag höher
als der Hinzurechnungsbetrag, so ist nur der den
Hinzurechnungsbetrag übersteigende Freibetrag
einzutragen,

8. der Entlastungsbetragfür Alleinerziehende($ 24b)
bei Verwitweten, die nicht in Steuerklasse II gehören.
(2) 'Die GemeindehatnachAnweisungdes Finanz-

amts die Pauschbeträge für behinderte Menschen und
Hinterbliebene bei der Ausstellung der Lohnsteuerkar-
ten von Amts wegen einzutragen; dabei ist der Freibe-
trag durch Aufteilung in Monatsfreibeträge, erforderli-
chenfalls Wochen- und Tagesfreibeträge, jeweils auf
das Kalenderjahr gleichmäßig zu verteilen. 2DerArbeit-
nehmer kann beim Finanzamt die Eintragung des nach
Absatz 1 insgesamt in Betracht kommenden Freibe-
trags beantragen. 3Der Antrag kann nur nach amtlich
vorgeschriebenem Vordruck bis zum 30. November
des Kalenderjahres gestellt werden, für das die Lohn-
steuerkarte gilt. *Der Antrag ist hinsichtlich eines Frei-
betrags aus der Summe der nach Absatz 1 Nummer 1
bis 3 und 8 in Betracht kommenden Aufwendungen und
Beträge unzulässig, wenn die Aufwendungen im Sinne
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des $ 9, soweit sie den Arbeitnehmer-Pauschbetrag
übersteigen,dieAufwendungenimSinnedes $ 9c Ab-
satz 2 und 3 und des 8 10 Absatz 1 Nummer 1, 1a, 1b,
4, 7 und 9, der 88 10b und 33 sowie die abziehbaren
Beträge nach den $8$24b, 33a und 33b Absatz 6 ins-
gesamt 600 Euro nicht übersteigen. Das Finanzamt
kann auf nähere Angaben des Arbeitnehmers verzich-
ten, wenn der Arbeitnehmer höchstens den auf seiner
Lohnsteuerkarte für das vorangegangene Kalenderjahr
eingetragenen Freibetrag beantragt und versichert,
dass sich die maßgebenden Verhältnisse nicht wesent-
lich geändert haben. Das Finanzamt hat den Freibe-
trag durch Aufteilung in Monatsfreibeträge, erforderli-
chenfalls Wochen- und Tagesfreibeträge, jeweils auf
die der Antragstellung folgenden Monate des Kalender-
jahres gleichmäßig zu verteilen. ”7Abweichendhiervon
darf ein Freibetrag, der im Monat Januar eines Kalen-
derjahres beantragt wird, mit Wirkung vom 1. Januar
dieses Kalenderjahres an eingetragen werden. ®Die
Sätze 5 bis 7 gelten für den Hinzurechnungsbetrag
nach Absatz 1 Nummer 7 entsprechend.

(3) "Für Ehegatten,die beideunbeschränkteinkom-
mensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt
leben, ist jeweils die Summe der nach Absatz 1 Num-
mer 2 bis 5 und 8 in Betracht kommenden Beträge
gemeinsam zu ermitteln; der in Absatz 1 Nummer 2 ge-
nannte Betrag ist zu verdoppeln. 2Für die Anwendung
des Absatzes 2 Satz 4 ist die Summeder für beide
Ehegatten in Betracht kommenden Aufwendungen im
Sinne des $ 9, soweit sie jeweils den Arbeitnehmer-
Pauschbetrag übersteigen, und der Aufwendungen im
Sinne des $ 9c Absatz 2 und 3 und des & 10 Absatz 1
Nummer 1, 1a, 1b, 4, 7 und 9, der 8$ 10b und 33 sowie
der abziehbaren Beträge nach den 88 24b, 33a und 33b
Absatz 6 maßgebend.®Dienach Satz 1 ermittelte
Summe ist je zur Hälfte auf die Ehegatten aufzuteilen,
wenn für jeden Ehegatten eine Lohnsteuerkarte ausge-
schrieben worden ist und die Ehegatten keine andere
Aufteilung beantragen. *Für einen Arbeitnehmer, des-
sen Ehe in dem Kalenderjahr, für das die Lohnsteuer-
karte gilt, aufgelöst worden ist und dessen bisheriger
Ehegatte in demselben Kalenderjahr wieder geheiratet
hat, sind die nach Absatz 1 in Betracht kommenden
Beträge ausschließlich auf Grund der in seiner Person
erfüllten Voraussetzungen zu ermitteln. 5Satz 1 zweiter
Halbsatz ist auch anzuwenden, wenn die tarifliche Ein-
kommensteuer nach & 32a Absatz 6 zu ermitteln ist.

(4) 'Die Eintragung eines Freibetrags oder eines
Hinzurechnungsbetrags auf der Lohnsteuerkarte ist
die gesonderte Feststellung einer Besteuerungsgrund-
lageimSinnedes$ 179Absatz1derAbgabenordnung,
die unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht. 2Der
Eintragung braucht eine Belehrung über den zulässigen
Rechtsbehelf nicht beigefügt zu werden. 3Ein mit einer
Belehrung über den zulässigen Rechtsbehelf versehe-
ner schriftlicher Bescheid ist jedoch zu erteilen, wenn
dem Antrag des Arbeitnehmers nicht in vollem Umfang
entsprochenwird. *$ 153 Absatz 2 der Abgabenord-
nung ist nicht anzuwenden.

(5) Ist zu wenig Lohnsteuer erhoben worden, weil auf
der Lohnsteuerkarte ein Freibetrag unzutreffend einge-
tragen worden ist, hat das Finanzamt den Fehlbetrag
vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn er 10 Euro
übersteigt.

$39b
Durchführung des Lohnsteuerabzugs

für unbeschränkt einkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer

(1) !FürdieDurchführungdes Lohnsteuerabzugshat
der unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeit-
nehmer seinem Arbeitgeber vor Beginn des Kalender-
jahres oder beim Eintritt in das Dienstverhältnis eine
Lohnsteuerkarte vorzulegen. ?2DerArbeitgeber hat die
Lohnsteuerkarte während des Dienstverhältnisses auf-
zubewahren. ®Erhat sie dem Arbeitnehmer während
des Kalenderjahres zur Vorlage beim Finanzamt oder
bei der Gemeinde vorübergehend zu überlassen sowie
innerhalb angemessener Frist nach Beendigung des
Dienstverhältnisses herauszugeben. *Der Arbeitgeber
darf die auf der Lohnsteuerkarte eingetragenen Merk-
male nur für die Einbehaltung der Lohnsteuer verwer-
ten; er darf sie ohne Zustimmung des Arbeitnehmers
nur offenbaren, soweit dies gesetzlich zugelassen ist.
(2) '!Fürdie Einbehaltungder Lohnsteuervom lau-

fenden Arbeitslohn hat der Arbeitgeber die Höhe des
laufenden Arbeitslohns im Lohnzahlungszeitraum fest-
zustellen und auf einen Jahresarbeitsiohn hochzurech-
nen. ?Der Arbeitslohn eines monatlichen Lohnzah-
lungszeitraums ist mit zwölf, der Arbeitsiohn eines
wöchentlichenLohnzahlungszeitraumsmit 360/, und
der Arbeitslohn eines täglichen Lohnzahlungszeitraums
mit 360 zu vervielfältigen. 3$Vondem hochgerechneten
Jahresarbeitslohn sind ein etwaiger Versorgungsfreibe-
trag($19Absatz2)undAltersentlastungsbetrag($24a)
abzuziehen. *Außerdem ist der hochgerechnete Jah-
resarbeitsiohn um einen etwaigen auf der Lohnsteuer-
karte des Arbeitnehmers für den Lohnzahlungszeitraum
eingetragenenFreibetrag($39aAbsatz 1)oder Hinzu-
rechnungsbetrag(839a Absatz 1 Nummer7),verviel-
fältigt unter sinngemäßer Anwendung von Satz 2, zu
vermindern oder zu erhöhen. °Der so verminderte oder
erhöhte hochgerechnete Jahresarbeitsiohn, vermindert
um
1. denArbeitnehmer-Pauschbetrag($9a Satz 1 Num-

mer 1 Buchstabe a) oder bei Versorgungsbezügen
den Pauschbetrag($ 9a Satz 1 Nummer1 Buch-
stabe b) und den Zuschlag zum Versorgungsfreibe-
trag($19Absatz2) indenSteuerklassen| bis V,

2. den Sonderausgaben-Pauschbetrag($ 10c Satz 1)
in den Steuerklassen | bis V,

3. eine Vorsorgepauschale aus den Teilbeträgen
a) für die Rentenversicherung bei Arbeitnehmern,

die in der gesetzlichen Rentenversicherung
pflichtversichert oder von der gesetzlichen Ren-
tenversicherung nach 8 6 Absatz 1 Nummer 1 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch befreit sind,
in den Steuerklassen | bis VI in Höhe des Betrags,
der bezogen auf den Arbeitslohn 50 Prozent des
Beitrags in der allgemeinen Rentenversicherung
unter Berücksichtigung der jeweiligen Beitrags-
bemessungsgrenzen entspricht,

b) für die Krankenversicherung bei Arbeitnehmern,
die in der gesetzlichen Krankenversicherung ver-
sichert sind, in den Steuerklassen | bis VI in Höhe
des Betrags, der bezogen auf den Arbeitslohn un-
ter Berücksichtigung der Beitragsbemessungs-
grenzeund den ermäßigtenBeitragssatz($ 243



des FünftenBuches Sozialgesetzbuch)demAr-
beitnehmeranteil eines pflichtversicherten Arbeit-
nehmers entspricht,

Q für die Pflegeversicherung bei Arbeitnehmern, die
in der sozialen Pflegeversicherung versichert
sind, in den Steuerklassen | bis VI in Höhe des
Betrags, der bezogen auf den Arbeitslohn un-
ter Berücksichtigung der Beitragsbemessungs-
grenze und den bundeseinheitlichen Beitragssatz
dem Arbeitnehmeranteil eines pflichtversicherten
Arbeitnehmers entspricht, erhöht um den Bei-
tragszuschlag des Arbeitnehmers nach $ 55 Ab-
satz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch, wenn
die Voraussetzungen dafür vorliegen,

d) für die Krankenversicherung und für die private
Pflege-Pflichtversicherung bei Arbeitnehmern,
die nicht unter Buchstabe b undc fallen, in den
Steuerklassen | bis V in Höhe der dem Arbeit-
geber mitgeteiltenBeiträgeim Sinne des & 10
Absatz 1 Nummer 3, etwaig vervielfältigt unter
sinngemäßer Anwendung von Satz 2 auf einen
Jahresbetrag, vermindert um den Betrag, der be-
zogen auf den Arbeitsiohn unter Berücksichti-
gung der Beitragsbemessungsgrenze und den
ermäßigten Beitragssatz in der gesetzlichen
Krankenversicherung sowie den bundeseinheit-
lichen Beitragssatz in der sozialen Pflegeversi-
cherung dem Arbeitgeberanteil für einen pflicht-
versicherten Arbeitnehmer entspricht, wenn der
Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet ist, Zuschüsse
zu den Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträ-
gen des Arbeitnehmers zu leisten;

?EntschädigungenimSinnedes&$24Nummer1sind
bei Anwendung der Buchstaben a bis c nicht zu be-
rücksichtigen; mindestens ist für die Summe der
Teilbeträge nach den Buchstaben b und c oder für
den Teilbetrag nach Buchstabedein Betrag in Höhe
von 12 Prozent des Arbeitsiohns, höchstens
1 900 Euro in den Steuerklassen |, Il, IV, V, VI und
höchstens 3 000 Euro in der Steuerklasse Ill anzu-
setzen,

4. denEntlastungsbetragfürAlleinerziehende(824b)in
der Steuerklasse Il,

ergibt den zu versteuernden Jahresbetrag. $Für den zu
versteuernden Jahresbetrag ist die Jahreslohnsteuer in
den Steuerklassen I, Il und IV nach 8 32a Absatz 1 so-
wie in der Steuerklasse Ill nach & 32a Absatz 5 zu be-
rechnen. 7In den Steuerklassen V und VI ist die Jahres-
lohnsteuer zu berechnen, die sich aus dem Zweifachen
des Unterschiedsbetrags zwischen dem Steuerbetrag
für das Eineinviertelfache und dem Steuerbetrag für
das Dreiviertelfache des zu versteuernden Jahresbe-
trags nach $ 32a Absatz 1 ergibt; die Jahreslohnsteuer
beträgt jedoch mindestens 14 Prozent des Jahres-
betrags, für den 9 225 Euro übersteigenden Teil des
Jahresbetrags höchstens 42 Prozent und für den
26 276 Euro übersteigenden Teil des zu versteuernden
Jahresbetrags jeweils 42 Prozent sowie für den
200 320 Euro übersteigenden Teil des zu versteuernden
Jahresbetrags jeweils 45 Prozent. 8Für die Lohnsteuer-
berechnung ist die auf der Lohnsteuerkarte eingetra-
gene Steuerklasse maßgebend. °Die monatliche Lohn-
steuer ist '/42, die wöchentliche Lohnsteuer sind 7/360
und die tägliche Lohnsteuer ist T/360oder Jahreslohn-
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steuer. 'OBruchteile eines Cents, die sich bei der Be-
rechnung nach den Sätzen 2 und 9 ergeben, bleiben
jeweils außer Ansatz. !!Die auf den Lohnzahlungszeit-
raum entfallende Lohnsteuer ist vom Arbeitslohn einzu-
behalten.12DasBetriebsstättenfinanzamtkann allge-
mein oder auf Antrag zulassen, dass die Lohnsteuer
unter den Voraussetzungen des $ 42b Absatz 1 nach
dem voraussichtlichen Jahresarbeitslohn ermittelt wird,
wenn gewährleistet ist, dass die zutreffende Jahres-
lohnsteuer($38aAbsatz2)nichtunterschrittenwird.

(3) "Fürdie Einbehaltungder Lohnsteuervon einem
sonstigen Bezug hat der Arbeitgeber den voraussicht-
lichen Jahresarbeitsiohn ohne den sonstigen Bezug
festzustellen. ?Hat der Arbeitnehmer Lohnsteuerbe-
scheinigungen aus früheren Dienstverhältnissen des
Kalenderjahres nicht vorgelegt, so ist bei der Ermittlung
des voraussichtlichen Jahresarbeitsiohns der Arbeits-
Iohn für Beschäftigungszeiten bei früheren Arbeitge-
bern mit dem Betrag anzusetzen, der sich ergibt, wenn
der laufende Arbeitsiohn im Monat der Zahlung des
sonstigen Bezugs entsprechend der Beschäftigungs-
dauer bei früheren Arbeitgebern hochgerechnet
wird. 3Der voraussichtliche Jahresarbeitsiohn ist um
denVersorgungsfreibetrag(819Absatz2) unddenAl-
tersentlastungsbetrag($24a),wenndie Voraussetzun-
gen für den Abzug dieser Beträge jeweils erfüllt sind,
sowie nach Maßgabe der Eintragungen auf der Lohn-
steuerkarte um einen etwaigen Jahresfreibetrag zu ver-
mindern und um einen etwaigen Jahreshinzurech-
nungsbetrag zu erhöhen. *Für den so ermittelten Jah-
resarbeitslohn(maßgebenderJahresarbeitslohn)ist die
LohnsteuernachMaßgabedesAbsatzes2 Satz5 bis 7
zu ermitteln. SAußerdem ist die Jahreslohnsteuer für
den maßgebenden Jahresarbeitsiohn unter Einbezie-
hung des sonstigen Bezugs zu ermitteln. 8Dabei ist
der sonstige Bezug, soweit es sich nicht um einen
sonstigen Bezug im Sinne des Satzes 9 handelt, um
den Versorgungsfreibetrag und den Altersentlastungs-
betrag zu vermindern, wenn die Voraussetzungen für
den Abzug dieser Beträge jeweils erfüllt sind und so-
weit sie nicht bei der Steuerberechnung für den maß-
gebenden Jahresarbeitsiohn berücksichtigt worden
sind. ”Für die Lohnsteuerberechnung ist die auf der
Lohnsteuerkarte eingetragene Steuerklasse maßge-
bend. ®DerUnterschiedsbetrag zwischen den ermittel-
ten Jahreslohnsteuerbeträgen ist die Lohnsteuer, die
vom sonstigen Bezug einzubehalten ist. %Die Lohn-
steuer ist bei einem sonstigen Bezug im Sinne des
& 34 Absatz 1 und 2 Nummer 2 und 4 in der Weise zu
ermäßigen, dass der sonstige Bezug bei der Anwen-
dung des Satzes 5 mit einem Fünftel anzusetzen und
der Unterschiedsbetrag im Sinne des Satzes 8 zu ver-
fünffachen ist; $ 34 Absatz 1 Satz 3 ist sinngemäß an-
zuwenden.'°Ein sonstigerBezug im Sinne des & 34
Absatz 1 und 2 Nummer 4 ist bei der Anwendung des
Satzes 4 in die Bemessungsgrundlage für die Vorsor-
gepauschale nach Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 einzube-
ziehen.

(4) IndenKalenderjahren2010bis2024istAbsatz2
Satz 5 Nummer3 Buchstabea mitder Maßgabeanzu-
wenden, dass im Kalenderjahr 2010 der ermittelte Be-
trag auf 40 Prozent begrenzt und dieser Prozentsatz in
jedem folgenden Kalenderjahr um je 4 Prozentpunkte
erhöht wird.
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(5) 'WennderArbeitgeberfürdenLohnzahlungszeit-
raum lediglich Abschlagszahlungen leistet und eine
Lohnabrechnung für einen längeren Zeitraum (Lohnab-
rechnungszeitraum) vornimmt, kann er den Lohnab-
rechnungszeitraum als Lohnzahlungszeitraum behan-
deln und die Lohnsteuer abweichend von 8 38 Absatz 3
beider Lohnabrechnungeinbehalten.2Satz1giltnicht,
wenn der Lohnabrechnungszeitraum fünf Wochen über-
steigt oder die Lohnabrechnung nicht innerhalb von
drei Wochen nach dessen Ablauf erfolgt. ®Das Be-
triebsstättenfinanzamt kann anordnen, dass die Lohn-
steuer von den Abschlagszahlungen einzubehalten ist,
wenn die Erhebung der Lohnsteuer sonst nicht ge-
sichert erscheint. *Wenn wegen einer besonderen Ent-
lohnungsart weder ein Lohnzahlungszeitraum noch ein
Lohnabrechnungszeitraum festgestellt werden kann,
gilt als Lohnzahlungszeitraum die Summe der tatsäch-
lichen Arbeitstage oder Arbeitswochen.
(6) Ist nach einemAbkommenzur Vermeidungder

Doppelbesteuerungder von einemArbeitgeber($ 38)
gezahlte Arbeitslohn von der Lohnsteuer freizustellen,
so erteilt das Betriebsstättenfinanzamt auf Antrag des
Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers eine entspre-
chende Bescheinigung. ?Der Arbeitgeber hat diese Be-
scheinigungals Belegzum Lohnkonto($41 Absatz 1)
aufzubewahren.

(7) (weggefallen)
(8) Das Bundesministeriumder Finanzen hat im

Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der
Länder auf der Grundlage der Absätze 2 und 3 einen
Programmablaufplan für die maschinelle Berechnung
der Lohnsteuer aufzustellen und bekannt zu machen.

8 39c
Durchführung des

Lohnsteuerabzugs ohne Lohnsteuerkarte
(1) "Solange der unbeschränkteinkommensteuer-

pflichtige Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine Lohn-
steuerkarte schuldhaft nicht vorlegt oder die Rückgabe
der ihm ausgehändigten Lohnsteuerkarte schuldhaft
verzögert, hat der Arbeitgeber die Lohnsteuer nach
der Steuerklasse VI zu ermitteln. ?Weist der Arbeitneh-
mer nach, dass er die Nichtvorlage oder verzögerte
Rückgabe der Lohnsteuerkarte nicht zu vertreten hat,
so hat der Arbeitgeber für die Lohnsteuerberechnung
die ihm bekannten Familienverhältnisse des Arbeitneh-
mers zugrunde zu legen.
(2) "DerArbeitgeberkanndie Lohnsteuervon dem

Arbeitslohn für den Monat Januar eines Kalenderjahres
abweichend von Absatz 1 auf Grund der Eintragungen
auf der Lohnsteuerkarte für das vorhergehende Kalen-
derjahr ermitteln, wenn der Arbeitnehmer eine Lohn-
steuerkarte für das neue Kalenderjahr bis zur Lohnab-
rechnung nicht vorgelegt hat. 2Nach Vorlage der Lohn-
steuerkarte ist die Lohnsteuerermittlung für den Monat
Januar zu überprüfen und erforderlichenfalls zu än-
dern. ®Legtder Arbeitnehmer bis zum 31. März keine
Lohnsteuerkarte vor, ist nachträglich Absatz 1 anzu-
wenden. *Die zu wenig oder zu viel einbehaltene Lohn-
steuer ist jeweils bei der nächsten Lohnabrechnung
auszugleichen.

(3) "Für Arbeitnehmer,die nach & 1 Absatz 2 un-
beschränkt einkommensteuerpflichtig sind, hat der Ar-
beitgeber die Lohnsteuer unabhängig von einer Lohn-

steuerkarte zu ermitteln. ?Dabei ist die Steuerklasse
maßgebend, die nach & 39 Absatz 3 bis 5 auf einer
Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers einzutragen wä-
re. 3Auf Antrag des Arbeitnehmers erteilt das Betriebs-
stättenfinanzamt($ 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer1)
über die maßgebende Steuerklasse, die Zahl der
Kinderfreibeträge und einen etwa in Betracht kommen-
den FreibetragoderHinzurechnungsbetrag($39a)eine
Bescheinigung, für die die Vorschriften über die Eintra-
gung auf der Lohnsteuerkarte sinngemäß anzuwenden
sind.

(4) "Arbeitnehmer,die nach$ 1 Absatz 3 als unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig behandelt werden,
haben ihrem Arbeitgeber vor Beginn des Kalenderjah-
res oder beim Eintritt in das Dienstverhältnis eine Be-
scheinigung vorzulegen. 2Die Bescheinigung wird auf
Antrag des Arbeitnehmers vom Betriebsstättenfinanz-
amt ($ 41a Absatz 1 Satz 1 Nummer1) des Arbeit-
gebers erteilt. 3In die Bescheinigung, für die die Vor-
schriften über die Eintragung auf der Lohnsteuerkarte
sinngemäß anzuwenden sind, trägt das Finanzamt die
maßgebende Steuerklasse, die Zahl der Kinderfrei-
beträge und einen etwa in Betracht kommenden Frei-
betragoderHinzurechnungsbetrag(839a)ein. “Istder
Arbeitnehmer gleichzeitig bei mehreren inländischen
Arbeitgebern tätig, ist für die Erteilung jeder weiteren
Bescheinigung das Betriebsstättenfinanzamt zustän-
dig, das die erste Bescheinigung ausgestellt hat. SBei
Ehegatten, die beide Arbeitslohn von einem inländi-
schen Arbeitgeber beziehen, ist für die Erteilung der
Bescheinigungen das Betriebsstättenfinanzamt des
älteren Ehegatten zuständig.

(5) IndenFällendes$ 38Absatz3aSatz 1 kannder
Dritte die Lohnsteuer für einen sonstigen Bezug mit
20 Prozent unabhängig von einer Lohnsteuerkarte er-
mitteln, wenn der maßgebende Jahresarbeitslohn nach
& 39b Absatz 3 zuzüglich des sonstigen Bezugs
10 000 Euro nicht übersteigt; bei der Feststellung des
maßgebenden Jahresarbeitsiohns sind nur die Lohn-
zahlungen des Dritten zu berücksichtigen.

839d
Durchführung des

Lohnsteuerabzugs für beschränkt
einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer

(1) "Für die Durchführungdes Lohnsteuerabzugs
werden beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeit-
nehmerin die Steuerklasse| eingereiht.?$ 38b Satz 2
Nummer 6 ist anzuwenden. Das Betriebsstättenfinanz-
amt($41aAbsatz1Satz 1 Nummer1)erteiltaufAntrag
des Arbeitnehmers über die maßgebende Steuerklasse
eine Bescheinigung, für die die Vorschriften über die
Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte mit der Maßgabe
sinngemäß anzuwenden sind, dass der Arbeitnehmer
eine Änderung der Bescheinigung bis zum Ablauf des
Kalenderjahres, für das sie gilt, beim Finanzamt bean-
tragen kann.

(2) '!Indie nach Absatz 1 zu erteilendeBescheini-
gung trägt das Finanzamt für einen Arbeitnehmer, bei
dem 8 50 Absatz 1 Satz 4 anzuwenden ist, auf Antrag
Folgendes ein:
1. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus nicht-

selbständigerArbeit anfallen($ 9), soweit sie den
Arbeitnehmer-Pauschbetrag($9a Satz 1 Nummer1



Buchstabe a) oder bei Versorgungsbezügen den
Pauschbetrag(89a Satz 1 Nummer1 Buchstabeb)
übersteigen,

2. Sonderausgaben im Sinne des & 10b, soweit sie den
Sonderausgaben-Pauschbetrag($10c)übersteigen,
und die wie Sonderausgaben abziehbaren Beträge
nach $ 10e oder $ 10i, jedoch erst nach Fertigstel-
lung oder Anschaffung des begünstigten Objekts
oder nach Fertigstellung der begünstigten Maßnah-
me,

3. den Freibetrag oder den Hinzurechnungsbetrag
nach $ 39a Absatz 1 Nummer 7.

2Der Antrag kann nur nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck bis zum Ablauf des Kalenderjahres gestellt
werden, für das die Bescheinigung gilt. 3Das Finanzamt
hat die Summe der eingetragenen Beträge durch Auf-
teilung in Monatsbeträge, erforderlichenfalls Wochen-
und Tagesbeträge, jeweils auf die voraussichtliche
Dauer des Dienstverhältnisses im Kalenderjahr gleich-
mäßigzu verteilen.*$ 39aAbsatz 4 und 5 ist sinnge-
mäßanzuwenden.
(3) 'Der Arbeitnehmerhatdie nachAbsatz 1 erteilte

Bescheinigung seinem Arbeitgeber vor Beginn des Ka-
lenderjahres oder beim Eintritt in das Dienstverhältnis
vorzulegen. ?2DerArbeitgeber hat die Bescheinigung
aufzubewahren.3839bAbsatz1Satz3 und4 giltsinn-
gemäß. *Der Arbeitgeber hat im Übrigen den Lohnsteu-
erabzugnachMaßgabedes $ 39bAbsatz2 bis 6, des
& 39c Absatz 1, 2 und 5 und des 8 41c durchzuführen;
dabei tritt die nach Absatz 1 erteilte Bescheinigung an
die Stelle der Lohnsteuerkarte.58 41b ist sinngemäß
anzuwenden.

& 39e
Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale

(1) Das Finanzamtteilt die nachden 88 39 bis 39d
sowie nach $ 39f von ihm festzustellenden Lohnsteuer-
abzugsmerkmale dem Bundeszentralamt für Steuern
zum Zweck der Bereitstellung für den automatisierten
Abruf durch den Arbeitgeber mit.

(2) 'Für jeden Steuerpflichtigenspeichertdas Bun-
deszentralamt für Steuern zum Zweck der Bereitstel-
lung automatisiert abrufbarer Lohnsteuerabzugsmerk-
male für den Arbeitgeber folgende Daten zu den in
& 139b Absatz 3 der Abgabenordnung genannten Da-
ten hinzu:
1. rechtliche Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden

Religionsgemeinschaft sowie Datum des Eintritts
und Austritts,

2. melderechtlicher Familienstand und bei Verheirate-
ten die Identifikationsnummer des Ehegatten,

3. Kinder mit ihrer Identifikationsnummer und soweit
bekannt die Rechtsstellung und Zuordnung der Kin-
der zu den Eltern sowie die Identifikationsnummer
des anderen Elternteils,

4. Familienstand für die Bereitstellung von elektroni-
schen Lohnsteuerabzugsmerkmalen und gewählte
Steuerklassen($ 38b), Zahl der Lohnsteuerkarten
und beantragte ungünstigere Steuerklasse und An-
gabenzu Kinderfreibeträgen($ 39), Freibetragund
Hinzurechnungsbetrag(8839a,39d),Faktor(839f),
amtlicher Gemeindeschlüssel der Wohnsitzgemein-
de,
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5. Höhe der Beiträge für eine Krankenversicherung und
für eineprivatePflege-Pflichtversicherung(810Ab-
satz 1 Nummer 3, 8 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3
Buchstabed),wennder Steuerpflichtigedies bean-
tragt.

2Die nach Landesrecht für das Meldewesen zuständi-
gen Behörden(Meldebehörden)haben dem Bundes-
zentralamt für Steuern unterAngabe der Identifikations-
nummer die in Satz 1 Nummer 1 bis 3 bezeichneten
Daten und deren Änderungen im Melderegister mitzu-
teilen, in den Fällen der Nummer 3 bis das Kind das
18. Lebensjahr vollendet hat.
(3) '!DasBundeszentralamtfürSteuernhältdie Iden-

tifikationsnummer, den Tag der Geburt, Merkmale für
den Kirchensteuerabzug und folgende Lohnsteuerab-
zugsmerkmale des Arbeitnehmers zum unentgeltlichen
automatisierten Abruf durch den Arbeitgeber nach amt-
lich vorgeschriebenem Datensatz bereit: Steuerklasse
($38b)in Zahlen,dieZahlder Kinderfreibeträge(839),
Freibetragund Hinzurechnungsbetrag($8 39a, 39d)
sowie den Faktor($ 39f),Teilbetragder Vorsorgepau-
schale für die Krankenversicherung und private Pflege-
Pflichtversicherung(839b Absatz 2 Satz 5 Nummer3
Buchstabe d). ?2Beziehtein Arbeitnehmer nebeneinan-
der von mehrerenArbeitgebern Arbeitslohn, so sind für
jedes weitere Dienstverhältnis elektronische Lohnsteu-
erabzugsmerkmale zu bilden. 3Das Bundeszentralamt
für Steuern führt die elektronischen Lohnsteuerabzugs-
merkmale des Arbeitnehmers zum Zweck ihrer Bereit-
stellung nach Satz 1 mit der Wirtschafts-Identifikations-
nummer($ 139c der Abgabenordnung)des Arbeitge-
bers zusammen.
(4) '!DerArbeitnehmerhat seinemArbeitgeberbei

Eintritt in das Dienstverhältnis zum Zweck des Abrufs
der Lohnsteuerabzugsmerkmale seine Identifikations-
nummer sowie den Tag seiner Geburt mitzuteilen. ?Der
Arbeitgeber hat bei Beginn des Dienstverhältnisses die
Lohnsteuerabzugsmerkmale für den Arbeitnehmer beim
Bundeszentralamt für Steuern durch Datenfernübertra-
gung abzurufen und sie in das Lohnkonto für den Ar-
beitnehmer zu übernehmen. 3Zur Plausibilitätsprüfung
der Identifikationsnummer hält das Bundeszentralamt
für Steuern für den Arbeitgeber entsprechende Regeln
zum Abruf bereit. *Für den Abruf der Lohnsteuerab-
zugsmerkmale hat sich der Arbeitgeber zu authentifizie-
ren und seine Wirtschafts-Identifikationsnummer sowie
die Identifikationsnummer und den Tag der Geburt des
Arbeitnehmers mitzuteilen. ®DerArbeitgeber hat die
Beendigung des Dienstverhältnisses unverzüglich dem
Bundeszentralamt für Steuern mitzuteilen. $Beauftragt
der Arbeitgeber einen Dritten mit der Durchführung des
Lohnsteuerabzugs, hat sich der Dritte für den Datenab-
ruf zu authentifizieren und zusätzlich seine Wirtschafts-
Identifikationsnummer mitzuteilen.

(5) "Auf die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerk-
male sind die für die Lohnsteuerkarte geltenden
Schutzvorschriften entsprechend anzuwenden. ?Wer
Lohnsteuerabzugsmerkmale vorsätzlich oder leichtfer-
tig für andere Zwecke als die Durchführung des Lohn-
und Kirchensteuerabzugs verwendet, handelt ord-
nungswidrig; 8 50f Absatz 2 ist anzuwenden.

(6) Die abgerufenen Lohnsteuerabzugsmerkmale
sind vom Arbeitgeber für die Durchführung des Lohn-
steuerabzugs des Arbeitnehmers anzuwenden bis ihm
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das Bundeszentralamt für Steuern geänderte Lohn-
steuerabzugsmerkmale zum Abruf bereitstellt und die
Bereitstellung mitteilt oder der Arbeitgeber dem Bun-
deszentralamt für Steuern die Beendigung des Dienst-
verhältnisses anzeigt.

(7) 'Die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale
werden erstmals für die Durchführung des Lohnsteuer-
abzugs gebildet. ?Der Steuerpflichtige kann beim
Wohnsitzfinanzamt($ 19 der Abgabenordnung)be-
antragen, dass für ihn keine elektronischen Lohnsteuer-
abzugsmerkmale mehr gebildet werden. 3Erstmalig
gebildete oder geänderte elektronische Lohnsteuerab-
zugsmerkmale sind dem Arbeitnehmer auf Antrag mit-
zuteilen oder elektronisch bereitzustellen. *Werden dem
Arbeitnehmer elektronische Lohnsteuerabzugsmerk-
male bekannt, die zu seinen Gunsten von den tatsäch-
lichen Verhältnissen abweichen, so ist er verpflichtet,
sie ändern zu lassen.

(8) "AufAntragdesArbeitgeberskanndas Betriebs-
stättenfinanzamt zur Vermeidung unbilliger Härten zu-
lassen, dass der Arbeitgeber nicht am Abrufverfahren
teilnimmt. 2Dem Antrag eines Arbeitgebers ohne ma-
schinelle Lohnabrechnung, der ausschließlich Arbeit-
nehmer im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung
in seinem Privathaushalt im Sinne des $ 8a des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch beschäftigt, ist stattzuge-
ben. ®DerArbeitgeber hat dem Antrag unter Angabe
seiner Wirtschafts-Identifikationsnummer ein Verzeich-
nis der beschäftigten Arbeitnehmer mit Angabe der je-
weiligen Identifikationsnummer und des Geburtsda-
tums des Arbeitnehmers beizufügen. *Der Antrag ist
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu stel-
len. 5Das Betriebsstättenfinanzamt übermittelt dem Ar-
beitgeber für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs
für ein Kalenderjahr eine arbeitgeberbezogene Beschei-
nigung mit den Lohnsteuerabzugsmerkmalen für den
Arbeitnehmer. $Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden.

(9) 'Die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale
sind für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs ab
2011 anzuwenden.?Die Gemeindenhabendie Lohn-
steuerkarte nach $ 39 letztmals für das Kalenderjahr
2010 auszustellen und zu übermitteln. 3Auf den Lohn-
steuerkarten für 2009 und 2010 ist zusätzlich die Iden-
tifikationsnummer des Arbeitnehmers einzutragen. *Das
Bundeszentralamt für Steuern errichtet unverzüglich
die Datei der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerk-
male und das Verfahren für den Abruf durch den Arbeit-
geber zum Zweck der Durchführung des Lohnsteuerab-
zugs ab 2011. 5Die Meldebehörden übermitteln die Da-
ten gemäß Absatz 2 dem Bundeszentralamt für Steuern
in dem mit ihm abzustimmenden Verfahren und zur Ein-
führung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerk-
male für jeden Steuerpflichtigen unter Angabe der Iden-
tifikationsnummer die im Melderegister gespeicherten
Daten nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3 sowie
die in 82 Absatz 2 Nummer 2 des Melderechtsrahmen-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
19.April 2002(BGBl. I S. 1342),das zuletztdurchAr-
tikel26bdesGesetzesvom20.Dezember2007(BGBl.|
S. 3150)geändertwordenist, in der jeweilsgeltenden
Fassung, bezeichneten Daten; für die Datenübermitt-
lung zur Einführung der elektronischen Lohnsteuerab-
zugsmerkmale gilt 8 39 Absatz 6 entsprechend. $Für
die Datenübermittlung gilt 8 6 Absatz 2a der Zwei-
ten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung vom

31. Juli 1995(BGBl. I S. 1011),die zuletztdurchArti-
kel 19 des Gesetzesvom20. Dezember2007(BGBl. |
S. 3150)geändertwordenist, in der jeweilsgeltenden
Fassung, entsprechend. 7Das Bundesministerium der
Finanzen kann im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium des Innern und den obersten Finanzbehörden
der Länder Beginn und Zeitpunkt der erstmaligen Über-
mittlung nach Absatz 2 sowie den Beginn und die Frist
für die Datenübermittlung nach Satz 5 durch ein im
Bundessteuerblatt zu veröffentlichendes Schreiben
mitteilen.

(10) 'Das Bundesministerium der Finanzen kann den
Zeitpunkt des erstmaligen Datenabrufs durch den Ar-
beitgeber durch ein im Bundessteuerblatt zu veröffent-
lichendes Schreiben mitteilen. ?Zur Prüfung und zum
Nachweis der Funktionsfähigkeit der Verfahren zur
Bildung,Speicherungund Übermittlung,Änderung,
Bereitstellung sowie zum Abruf der elektronischen
Lohnsteuerabzugsmerkmale können die elektronischen
Lohnsteuerabzugsmerkmale vor 2010 gebildet, gespei-
chert und genutzt werden. ®ZurErprobung der in Satz 2
genannten Verfahren können das Bundeszentralamt für
Steuern und die an der Erprobung teilnehmenden
Arbeitgeber die Regelungen der Absätze 1 bis 6 und
Absatz 7 Satz 1 im Kalenderjahr 2010 anwenden. *Das
Bundesministerium der Finanzen hat auf die Möglich-
keit der Erprobung des Verfahrens der elektronischen
Lohnsteuerabzugsmerkmale durch ein im Bundessteu-
erblatt zu veröffentlichendes Schreiben hinzuwei-
sen. ®DasBundeszentralamt für Steuern kann mit Zu-
stimmung des Bundesministeriums der Finanzen die an
der Erprobung teilnehmenden Arbeitgeber auswäh-
len. &Ist bei der Erprobung oder dem Einsatz des Ver-
fahrens der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale
die Wirtschafts-Identifikationsnummer noch nicht oder
nicht vollständig eingeführt, tritt die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (8 27a des Umsatzsteuergeset-
zes) an die Stelle der Wirtschafts-Identifikationsnum-
mer.
(11)Die beim Bundeszentralamtfür Steuern nach

Absatz 2 Satz 1 gespeicherten Daten können auch zur
Prüfung und Durchführung der Einkommensbesteue-
rung ($ 2) des Steuerpflichtigenfür Veranlagungszeit-
räume ab 2005 verwendet werden.

839f
Faktorverfahren

anstelle Steuerklassenkombination III/V
(1) 'Bei Ehegatten,die in die SteuerklasseIV gehö-

ren ($ 38b Satz 2 Nummer4), hat das Finanzamtauf
AntragbeiderEhegattennach$ 39aanstellederSteu-
erklassenkombinationIIl/V($38bSatz2 Nummer5)auf
der Lohnsteuerkarte jeweils die Steuerklasse IV in Ver-
bindung mit einem Faktor zur Ermittlung der Lohn-
steuer einzutragen, wenn der Faktor kleiner als 1
ist. 2Der Faktor ist Y : X und vom Finanzamt mit drei
Nachkommastellen ohne Rundung zu berechnen. 3,Y“
ist die voraussichtliche Einkommensteuer für beide
EhegattennachdemSplittingverfahren(832aAbsatz5)
unter Berücksichtigung der in $ 39b Absatz 2 genann-
ten Abzugsbeträge. *,X“ ist die Summe der voraus-
sichtlichen Lohnsteuer bei Anwendung der Steuer-
klasse IV für jeden Ehegatten. °In die Bemessungs-
grundlage für Y werden jeweils neben den Jahresar-



beitslöhnen der ersten Dienstverhältnisse zusätzlich nur
Beträge einbezogen, die nach & 39a Absatz 1 Num-
mer 1 bis 6 als Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte ein-
getragen werden könnten; Freibeträge werden neben
dem Faktor nicht eingetragen. ®in den Fällen des
& 39a Absatz 1 Nummer 7 sind bei der Ermittlung von
Y und X die Hinzurechnungsbeträge zu berücksichti-
gen; die Hinzurechnungsbeträge sind zusätzlich auf
der Lohnsteuerkarte für das erste Dienstverhältnis ein-
zutragen. ’Arbeitslöhne aus zweiten und weiteren
Dienstverhältnissen(SteuerklasseVI)sind imFaktorver-
fahren nicht zu berücksichtigen.

(2) Für die Einbehaltungder Lohnsteuervom Ar-
beitslohn hat der Arbeitgeber Steuerklasse IV und den
Faktor anzuwenden.
(3) 18 39 Absatz 5 Satz 3 und 4 gilt sinnge-

mäß. 28 39a ist anzuwenden mit der Maßgabe, dass
ein Antrag nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck
($39aAbsatz2) nurerforderlichist,wennbeider Fak-
torermittlung zugleich Beträge nach $ 39a Absatz 1
Nummer 1 bis 6 berücksichtigt werden sollen.
(4) Das Faktorverfahrenist im Programmablaufplan

für die maschinelle Berechnung der Lohnsteuer ($ 39b
Absatz 8) zu berücksichtigen.

$40
Pauschalierung

der Lohnsteuer in besonderen Fällen
(1) 'Das Betriebsstättenfinanzamt($ 41a Absatz 1

Satz 1 Nummer1) kannauf Antragdes Arbeitgebers
zulassen, dass die Lohnsteuer mit einem unter Berück-
sichtigung der Vorschriften des & 38a zu ermittelnden
Pauschsteuersatz erhoben wird, soweit
1. von dem Arbeitgeber sonstige Bezüge in einer grö-

Beren Zahl von Fällen gewährt werden oder
2. in einer größeren Zahl von Fällen Lohnsteuer nach-

zuerheben ist, weil der Arbeitgeber die Lohnsteuer
nicht vorschriftsmäßig einbehalten hat.

2Bei der Ermittlung des Pauschsteuersatzes ist zu be-
rücksichtigen, dass die in Absatz 3 vorgeschriebene
Übernahme der pauschalen Lohnsteuer durch den
Arbeitgeber für den Arbeitnehmer eine in Geldeswert
bestehende Einnahme im Sinne des & 8 Absatz 1 dar-
stellt (Nettosteuersatz). 3Die Pauschalierung ist in den
Fällen des Satzes 1 Nummer 1 ausgeschlossen, soweit
der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer sonstige Bezüge
von mehr als 1 000 Euro im Kalenderjahr gewährt. “Der
Arbeitgeber hat dem Antrag eine Berechnung beizu-
fügen, aus der sich der durchschnittliche Steuersatz
unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Jahresar-
beitslöhne und der durchschnittlichen Jahreslohnsteuer
in jeder Steuerklasse für diejenigen Arbeitnehmer er-
gibt, denen die Bezüge gewährt werden sollen oder
gewährt worden sind.

(2) !AbweichendvonAbsatz1 kannderArbeitgeber
die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 25 Pro-
zent erheben, soweit er
1. arbeitstäglich Mahlzeiten im Betrieb an die Arbeit-

nehmer unentgeltlich oder verbilligt abgibt oder
Barzuschüsse an ein anderes Unternehmen leistet,
das arbeitstäglich Mahlzeiten an die Arbeitnehmer
unentgeltlich oder verbilligt abgibt. ?Voraussetzung
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ist, dass die Mahlzeiten nicht als Lohnbestandteile
vereinbart sind,

2. Arbeitslohn aus Anlass von Betriebsveranstaltungen
zahlt,

3. Erholungsbeihilfen gewährt, wenn diese zusammen
mit Erholungsbeihilfen, die in demselben Kalender-
jahr früher gewährt worden sind, 156 Euro für den
Arbeitnehmer, 104 Euro für dessen Ehegatten und
52 Euro für jedes Kind nicht übersteigen und der
Arbeitgeber sicherstellt, dass die Beihilfen zu Er-
holungszwecken verwendet werden,

4. Vergütungen für Verpflegungsmehraufwendungen
anlässlicheinerTätigkeitimSinnedes &4 Absatz5
Satz 1 Nummer 5 Satz 2 bis 4 zahlt, soweit diese die
dort bezeichneten Pauschbeträge um nicht mehr als
100 Prozent übersteigen,

5. den Arbeitnehmern zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn unentgeltlich oder verbilligt Perso-
nalcomputer übereignet; das gilt auch für Zubehör
und Internetzugang. ?Das Gleiche gilt für Zuschüsse
des Arbeitgebers, die zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitsiohn zu den Aufwendungen des
Arbeitnehmers für die Internetnutzung gezahlt
werden.

2Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer mit einem
Pauschsteuersatz von 15 Prozent für Sachbezüge in
Form der unentgeltlichen oder verbilligten Beförderung
eines Arbeitnehmers zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte und für zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn geleistete Zuschüsse zu den Aufwendungen
des Arbeitnehmers für Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte erheben, soweit diese Bezüge den Betrag
nicht übersteigen, den der Arbeitnehmer nach 8 9 Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 4 und Absatz 2 als Werbungs-
kosten geltend machen könnte, wenn die Bezüge nicht
pauschal besteuert würden. ®3Dienach Satz 2 pauschal
besteuerten Bezüge mindern die nach & 9 Absatz 1
Satz 3 Nummer 4 und Absatz 2 abziehbaren Werbungs-
kosten; sie bleiben bei der Anwendung des $ 40a Ab-
satz 1 bis 4 außerAnsatz.

(3) "Der Arbeitgeberhat die pauschaleLohnsteuer
zu übernehmen. ?Er ist Schuldner der pauschalen
Lohnsteuer; auf den Arbeitnehmer abgewälzte pau-
schale Lohnsteuer gilt als zugeflossener Arbeitslohn
und mindert nicht die Bemessungsgrundlage. 3Der
pauschal besteuerte ArbeitsIiohn und die pauschale
Lohnsteuer bleiben bei einer Veranlagung zur Einkom-
mensteuer und beim Lohnsteuer-Jahresausgleich au-
Ber Ansatz. *Die pauschale Lohnsteuer ist weder auf
die Einkommensteuer noch auf die Jahreslohnsteuer
anzurechnen.

& 40a
Pauschalierung der Lohnsteuer für

Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte
(1) !DerArbeitgeberkannunterVerzichtaufdieVor-

lage einer Lohnsteuerkarte bei Arbeitnehmern, die nur
kurzfristig beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit
einem Pauschsteuersatz von 25 Prozent des Arbeits-
lohns erheben. ?Eine kurzfristige Beschäftigung liegt
vor, wenn der Arbeitnehmer bei dem Arbeitgeber gele-
gentlich, nicht regelmäßig wiederkehrend beschäftigt
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wird, die Dauer der Beschäftigung 18 zusammenhän-
gende Arbeitstage nicht übersteigt und
1. der Arbeitslohn während der Beschäftigungsdauer

62 Euro durchschnittlich je Arbeitstag nicht über-
steigt oder

2. die Beschäftigung zu einem unvorhersehbaren Zeit-
punkt sofort erforderlich wird.
(2) Der Arbeitgeber kann unter Verzicht auf die

Vorlage einer Lohnsteuerkarte die Lohnsteuer ein-
schließlich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuern
(einheitliche Pauschsteuer) für das Arbeitsentgelt aus
geringfügigenBeschäftigungenim Sinne des $&8 Ab-
satz 1 Nummer 1 oder des $ 8a des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch,für das er Beiträgenach& 168Ab-
satz 1 Nummer 1b oder Ic (geringfügig versicherungs-
pflichtigBeschäftigte)odernach$ 172Absatz3oder3a
(versicherungsfreigeringfügigBeschäftigte)desSechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch zu entrichten hat, mit
einem einheitlichen Pauschsteuersatz in Höhe von ins-
gesamt 2 Prozent des Arbeitsentgelts erheben.

(2a)HatderArbeitgeberindenFällendesAbsatzes2
keine Beiträge nach 8 168 Absatz 1 Nummer 1b oder 1c
oder nach & 172 Absatz 3 oder 3a des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch zu entrichten, kann er unter
Verzicht auf die Vorlage einer Lohnsteuerkarte die
Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz in Höhe von
20 Prozent des Arbeitsentgelts erheben.

(3) !Abweichendvon den Absätzen1 und 2a kann
der Arbeitgeber unter Verzicht auf die Vorlage einer
Lohnsteuerkarte bei Aushilfskräften, die in Betrieben
der Land- und Forstwirtschaft im Sinne des $ 13 Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 4 ausschließlich mit typisch land-
oder forstwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt werden,
die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 5 Pro-
zent des Arbeitslohns erheben. ?Aushilfskräfte im Sinne
dieser Vorschrift sind Personen, die für die Ausführung
und für die Dauer von Arbeiten, die nicht ganzjährig
anfallen, beschäftigt werden; eine Beschäftigung mit
anderen land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten ist
unschädlich, wenn deren Dauer 25 Prozent der Ge-
samtbeschäftigungsdauer nicht überschreitet. 3Aus-
hilfskräfte sind nicht Arbeitnehmer, die zu den land-
und forstwirtschaftlichen Fachkräften gehören oder die
der Arbeitgeber mehr als 180 Tage im Kalenderjahr
beschäftigt.
(4) DiePauschalierungennachdenAbsätzen1und3

sind unzulässig
1. bei Arbeitnehmern, deren Arbeitslohn während der

Beschäftigungsdauer durchschnittlich je Arbeits-
stunde 12 Euro übersteigt,

2. bei Arbeitnehmern, die für eine andere Beschäfti-
gung von demselben Arbeitgeber Arbeitslohn bezie-
hen, der nach den 88 39b bis 39d dem Lohnsteuer-
abzug unterworfen wird.
(5)Auf die Pauschalierungennach den Absätzen1

bis 3 ist 8 40 Absatz 3 anzuwenden.
(6) !Fürdie ErhebungdereinheitlichenPauschsteuer

nach Absatz 2 ist die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See/VerwaltungsstelleCottbus zu-
ständig. ?Die Regelungen zum Steuerabzug vom
Arbeitslohn sind entsprechend anzuwenden. 3Für die

Anmeldung, Abführung und Vollstreckung der einheitli-
chen Pauschsteuer gelten dabei die Regelungen für die
Beiträge nach 8 168 Absatz 1 Nummer 1b oder 1c oder
nach $ 172 Absatz 3 oder 3a des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch. *Die Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See/VerwaltungsstelleCottbus hat
die einheitliche Pauschsteuer auf die erhebungsberech-
tigten Körperschaften aufzuteilen; dabei entfallen aus
Vereinfachungsgründen 90 Prozent der einheitlichen
Pauschsteuer auf die Lohnsteuer, 5 Prozent auf den
Solidaritätszuschlag und 5 Prozent auf die Kirchensteu-
ern. Die erhebungsberechtigten Kirchen haben sich
auf eine Aufteilung des Kirchensteueranteils zu verstän-
digen und diesen der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See/VerwaltungsstelleCottbusmit-
zuteilen. Die Deutsche Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See/VerwaltungsstelleCottbusistberech-
tigt, die einheitliche Pauschsteuer nach Absatz 2 zu-
sammen mit den Sozialversicherungsbeiträgen beim
Arbeitgeber einzuziehen.

840b
Pauschalierung der Lohnsteuer

bei bestimmten Zukunftssicherungsleistungen

(1)DerArbeitgeberkanndieLohnsteuervondenZu-
wendungen zum Aufbau einer nicht kapitalgedeckten
betrieblichen Altersversorgung an eine Pensionskasse
mit einem Pauschsteuersatz von 20 Prozent der Zu-
wendungen erheben.

(2) "Absatz1 gilt nicht,soweitdie zu besteuernden
Zuwendungen des Arbeitgebers für den Arbeitnehmer
1 752 Euro im Kalenderjahr übersteigen oder nicht aus
seinem ersten Dienstverhältnis bezogen werden. ?Sind
mehrere Arbeitnehmer gemeinsam in der Pensions-
kasse versichert, so gilt als Zuwendung für den einzel-
nen Arbeitnehmer der Teilbetrag, der sich bei einer Auf-
teilung der gesamten Zuwendungen durch die Zahl der
begünstigten Arbeitnehmer ergibt, wenn dieser Teilbe-
trag 1 752 Euro nicht übersteigt; hierbei sind Arbeitneh-
mer, für die Zuwendungen von mehr als 2 148 Euro im
Kalenderjahr geleistet werden, nicht einzubezie-
hen. 3Für Zuwendungen, die der Arbeitgeber für den
Arbeitnehmer aus Anlass der Beendigung des Dienst-
verhältnisses erbracht hat, vervielfältigt sich der Betrag
von 1 752 Euro mit der Anzahl der Kalenderjahre, in
denen das Dienstverhältnis des Arbeitnehmers zu dem
Arbeitgeber bestanden hat; in diesem Fall ist Satz 2
nicht anzuwenden. *Der vervielfältigte Betrag vermin-
dert sich um die nach Absatz 1 pauschal besteuerten
Zuwendungen, die der Arbeitgeber in dem Kalender-
jahr, in dem das Dienstverhältnis beendet wird, und in
den sechs vorangegangenen Kalenderjahren erbracht
hat.

(3)Von den Beiträgenfür eine Unfallversicherung
des Arbeitnehmers kann der Arbeitgeber die Lohn-
steuer mit einem Pauschsteuersatz von 20 Prozent
der Beiträge erheben, wenn mehrere Arbeitnehmer
gemeinsam in einem Unfallversicherungsvertrag ver-
sichert sind und der Teilbetrag, der sich bei einer Auf-
teilung der gesamten Beiträge nach Abzug der Versi-
cherungsteuer durch die Zahl der begünstigten Arbeit-
nehmer ergibt, 62 Euro im Kalenderjahr nicht über-
steigt.



(4) IndenFällendes$ 19Absatz1Satz 1 Nummer3
Satz 2 hat der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit einem
Pauschsteuersatz in Höhe von 15 Prozent der Sonder-
zahlungen zu erheben.

(5) 1840Absatz3 istanzuwenden.?DieAnwendung
des $ 40 Absatz 1 Satz 1 Nummer1 auf Bezüge im
Sinne des Absatzes 1, des Absatzes 3 und des Absat-
zes 4 ist ausgeschlossen.

841
Aufzeichnungspflichten
beim Lohnsteuerabzug

(1) 'Der Arbeitgeberhat am Ort der Betriebsstätte
(Absatz2) für jedenArbeitnehmerundjedes Kalender-
jahr ein Lohnkonto zu führen. ?In das Lohnkonto sind
die für den Lohnsteuerabzug und die Lohnsteuerzerle-
gung erforderlichen Merkmale aus der Lohnsteuerkarte
oder aus einer entsprechenden Bescheinigung zu über-
nehmen. 3Bei jeder Lohnzahlung für das Kalenderjahr,
für das das Lohnkonto gilt, sind im Lohnkonto die Art
und Höhe des gezahlten Arbeitslohns einschließlich der
steuerfreien Bezüge sowie die einbehaltene oder über-
nommene Lohnsteuer einzutragen; an die Stelle der
Lohnzahlung tritt in den Fällen des & 39b Absatz 5
Satz 1 die Lohnabrechnung. “Ferner sind das Kurzar-
beitergeld, das Schlechtwettergeld, das Winterausfall-
geld, der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach dem
Mutterschutzgesetz, der Zuschuss bei Beschäftigungs-
verboten für die Zeit vor oder nach einer Entbindung
sowie für den Entbindungstag während einer Elternzeit
nach beamtenrechtlichen Vorschriften, die Entschädi-
gungen für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutz-
gesetzvom 20. Juli 2000 (BGBl. | S. 1045)sowie die
nach $ 3 Nummer 28 steuerfreien Aufstockungsbeträge
oder Zuschläge einzutragen. °Ist während der Dauer
des Dienstverhältnisses in anderen Fällen als in denen
des Satzes 4 der Anspruch auf Arbeitslohn für mindes-
tens fünf aufeinander folgende Arbeitstage im Wesent-
lichen weggefallen, so ist dies jeweils durch Eintragung
des GroßbuchstabensU zuvermerken.8HatderArbeit-
geber die Lohnsteuer von einem sonstigen Bezug im
ersten Dienstverhältnis berechnet und ist dabei der Ar-
beitslohn aus früheren Dienstverhältnissen des Kalen-
derjahres außer Betracht geblieben, so ist dies durch
EintragungdesGroßbuchstabensS zuvermerken.Die
Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates vorzuschrei-
ben, welche Einzelangaben im Lohnkonto aufzuzeich-
nen sind. 8Dabei können für Arbeitnehmer mit geringem
Arbeitslohn und für die Fälle der 8$ 40 bis 40b Auf-
zeichnungserleichterungen sowie für steuerfreie Be-
züge Aufzeichnungen außerhalb des Lohnkontos zuge-
lassen werden. °Die Lohnkonten sind bis zum Ablauf
des sechsten Kalenderjahres, das auf die zuletzt einge-
tragene Lohnzahlung folgt, aufzubewahren.

(2) "Betriebsstätteist der Betrieboder Teildes Be-
triebs des Arbeitgebers, in dem der für die Durchfüh-
rung des Lohnsteuerabzugs maßgebende Arbeitslohn
ermitteltwird.2WirddermaßgebendeArbeitslohnnicht
in dem Betrieb oder einem Teil des Betriebs des Arbeit-
gebers oder nicht im Inland ermittelt, so gilt als Be-
triebsstätte der Mittelpunkt der geschäftlichen Leitung
des Arbeitgebers im Inland; im Fall des & 38 Absatz 1
Satz 1 Nummer2 gilt als Betriebsstätteder Ort im In-
land, an dem die Arbeitsleistung ganz oder vorwiegend
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stattfindet. 3Als Betriebsstätte gilt auch der inländische
Heimathafen deutscher Handelsschiffe, wenn die Ree-
derei im Inland keine Niederlassung hat.

8 4la

Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer

(1) Der ArbeitgeberhatspätestensamzehntenTag
nach Ablauf eines jeden Lohnsteuer-Anmeldungszeit-
raums
1. dem Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Betriebs-

stätte ($ 41 Absatz 2) befindet (Betriebsstätten-
finanzamt), eine Steuererklärung einzureichen, in
der er die Summen der im Lohnsteuer-Anmeldungs-
zeitraum einzubehaltenden und zu übernehmenden
Lohnsteuerangibt(Lohnsteuer-Anmeldung),

2. die im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum insgesamt
einbehaltene und übernommene Lohnsteuer an das
Betriebsstättenfinanzamt abzuführen.

2Die Lohnsteuer-Anmeldung ist nach amtlich vorge-
schriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung
nach Maßgabe der Steuerdaten-Übermittlungsverord-
nung zu übermitteln. 3Auf Antrag kann das Finanzamt
zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektronische
Übermittlung verzichten; in diesem Fall ist die Lohn-
steuer-Anmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck abzugeben und vom Arbeitgeber oder von einer
zu seiner Vertretung berechtigten Person zu unter-
schreiben. *Der Arbeitgeber wird von der Verpflichtung
zur Abgabe weiterer Lohnsteuer-Anmeldungen befreit,
wenn er Arbeitnehmer, für die er Lohnsteuer einzube-
halten oder zu übernehmen hat, nicht mehr beschäftigt
und das dem Finanzamt mitteilt.

(2) !Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum ist grundsätz-
lich der Kalendermonat. ?Lohnsteuer-Anmeldungs-
zeitraum ist das Kalendervierteljahr, wenn die abzu-
führende Lohnsteuer für das vorangegangene Kalen-
derjahr mehr als 1 000 Euro, aber nicht mehr als
4.000 Euro betragen hat; Lohnsteuer-Anmeldungszeit-
raum ist das Kalenderjahr, wenn die abzuführende
Lohnsteuer für das vorangegangene Kalenderjahr nicht
mehr als 1 000 Euro betragen hat. ®Hatdie Betriebs-
stätte nicht während des ganzen vorangegangenen
Kalenderjahres bestanden, so ist die für das vorange-
gangene Kalenderjahr abzuführende Lohnsteuer für die
Feststellung des Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums auf
einen Jahresbetrag umzurechnen. *Wenn die Betriebs-
stätte im vorangegangenen Kalenderjahr noch nicht
bestanden hat, ist die auf einen Jahresbetrag umge-
rechnete für den ersten vollen Kalendermonat nach
der Eröffnung der Betriebsstätte abzuführende Lohn-
steuermaßgebend.

(3) "Die oberste Finanzbehördedes Landes kann
bestimmen, dass die Lohnsteuer nicht dem Betriebs-
stättenfinanzamt, sondern einer anderen öffentlichen
Kasse anzumelden und an diese abzuführen ist; die
Kasse erhält insoweit die Stellung einer Landesfinanz-
behörde. 2Das Betriebsstättenfinanzamt oder die zu-
ständige andere Öffentliche Kasse können anordnen,
dass die Lohnsteuer abweichend von dem nach Ab-
satz 1 maßgebenden Zeitpunkt anzumelden und abzu-
führen ist, wenn die Abführung der Lohnsteuer nicht
gesichert erscheint.
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(4) "Arbeitgeber,die eigeneoder gecharterteHan-
delsschiffe betreiben, dürfen vom Gesamtbetrag der
anzumeldenden und abzuführenden Lohnsteuer einen
Betrag von 40 Prozent der Lohnsteuer der auf solchen
Schiffen in einem zusammenhängenden Arbeitsverhält-
nis von mehr als 183 Tagen beschäftigten Besatzungs-
mitglieder abziehen und einbehalten. ?2DieHandels-
schiffe müssen in einem inländischen Seeschiffsregis-
ter eingetragen sein, die deutsche Flagge führen und
zur Beförderung von Personen oder Gütern im Verkehr
mit oder zwischen ausländischen Häfen, innerhalb
eines ausländischen Hafens oder zwischen einem aus-
ländischen Hafen und der Hohen See betrieben wer-
den. ®3DieSätze 1 und 2 sind entsprechendanzuwen-
den, wenn Seeschiffe im Wirtschaftsjahr überwiegend
außerhalb der deutschen Hoheitsgewässer zum
Schleppen, Bergen oder zur Aufsuchung von Boden-
schätzen oder zur Vermessung von Energielagerstätten
unter dem Meeresboden eingesetzt werden. “Ist für den
Lohnsteuerabzug die Lohnsteuer nach der Steuer-
klasse V oder VI zu ermitteln, so bemisst sich der
Betrag nach Satz 1 nach der Lohnsteuer der Steuer-
klasse |.

8 41b
Abschluss des Lohnsteuerabzugs

(1) 'Bei Beendigung eines Dienstverhältnisses oder
am Ende des Kalenderjahres hat der Arbeitgeber das
Lohnkonto des Arbeitnehmers abzuschließen. ?Auf
Grund der Eintragungen im Lohnkonto hat der Arbeit-
geber spätestens bis zum 28. Februar des Folgejahres
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz auf elektro-
nischemWeg nach Maßgabe der Steuerdaten-Über-
mittlungsverordnungvom 28. Januar 2003 (BGBl.I
S. 139),zuletztgeändertdurchArtikel1derVerordnung
vom26. Juni 2007(BGBl. I S. 1185),inderjeweilsgel-
tenden Fassung, insbesondere folgende Angaben zu
übermitteln (elektronische Lohnsteuerbescheinigung):
1. Name, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift des

Arbeitnehmers, die auf der Lohnsteuerkarte oder
der entsprechenden Bescheinigung eingetragenen
Besteuerungsmerkmale, den amtlichen Schlüssel
der Gemeinde, die die Lohnsteuerkarte ausgestellt
hat, die Bezeichnung und die Nummer des Finanz-
amts, an das die Lohnsteuer abgeführt worden ist
sowie die Steuernummer des Arbeitgebers,

2. die Dauer des Dienstverhältnisses während des
Kalenderjahres sowie die Anzahl der nach 8 41 Ab-
satz 1 Satz 6 vermerkten Großbuchstaben U,

3. die Art und Höhe des gezahlten Arbeitslohns sowie
den nach $ 41 Absatz 1 Satz 7 vermerkten Groß-
buchstaben S,

4. die einbehaltene Lohnsteuer, den Solidaritätszu-
schlag und die Kirchensteuer,

5. das Kurzarbeitergeld, das Schlechtwettergeld, das
Winterausfallgeld, den Zuschuss zum Mutter-
schaftsgeld nach dem Mutterschutzgesetz, die
Entschädigungen für Verdienstausfall nach dem
Infektionsschutzgesetzvom20. Juli 2000 (BGBl. |
S. 1045),zuletztgeändertdurchArtikel11&3 des
Gesetzesvom6. August2002(BGBl. | S. 3082),in
der jeweils geltenden Fassung, sowie die nach & 3
Nummer 28 steuerfreien Aufstockungsbeträge oder
Zuschläge,

6. die auf die Entfernungspauschale anzurechnenden
steuerfreien Arbeitgeberleistungen für Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte,

7. die pauschal besteuerten Arbeitgeberleistungen für
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte,

8. (weggefallen)
9. für die steuerfreieSammelbeförderungnach & 3

Nummer 32 den Großbuchstaben F,
10. die nach $ 3 Nummer 13 und 16 steuerfrei gezahl-

ten Verpflegungszuschüsse und Vergütungen bei
doppelter Haushaltsführung,

11. Beiträge zu den gesetzlichen Rentenversicherun-
gen und an berufsständische Versorgungseinrich-
tungen, getrennt nach Arbeitgeber- und Arbeitneh-
meranteil,

12. die nach $ 3 Nummer 62 gezahlten Zuschüsse zur
Kranken- und Pflegeversicherung,

13. die Beiträge des Arbeitnehmers zur gesetzlichen
Krankenversicherung und zur sozialen Pflegeversi-
cherung,

14. die Beiträge des Arbeitnehmers zur Arbeitslosen-
versicherung,

15. den nach $ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buch-
stabe d berücksichtigten Teilbetrag der Vorsorge-
pauschale.

3Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer einen nach
amtlich vorgeschriebenem Muster gefertigten Ausdruck
der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung mit An-
gabe des lohnsteuerlichen Ordnungsmerkmals (Ab-
satz 2) auszuhändigen oder elektronisch bereitzustel-
len. *Wenn das Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalen-
derjahres beendet wird, hat der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer die Lohnsteuerkarte auszuhändigen. ®Nach
Ablauf des Kalenderjahres darf der Arbeitgeber die
Lohnsteuerkarte nur aushändigen, wenn sie eine Lohn-
steuerbescheinigung enthält und der Arbeitnehmer zur
Einkommensteuer veranlagt wird. $Dem Arbeitnehmer
nicht ausgehändigte Lohnsteuerkarten ohne Lohnsteu-
erbescheinigungen kann der Arbeitgeber vernichten;
nicht ausgehändigte Lohnsteuerkarten mit Lohnsteuer-
bescheinigungen hat er dem Betriebsstättenfinanzamt
einzureichen.

(2) 'Für die DatenübermittlungnachAbsatz1Satz 2
hat der Arbeitgeber aus dem Namen, Vornamen und
Geburtsdatum des Arbeitnehmers ein Ordnungsmerk-
mal nach amtlich festgelegter Regel für den Arbeitneh-
mer zu bilden und zu verwenden. ?Das lohnsteuerliche
Ordnungsmerkmal darf nur erhoben, gebildet, verarbei-
tet oder genutzt werden für die Zuordnung der elektro-
nischen Lohnsteuerbescheinigung oder sonstiger für
das Besteuerungsverfahren erforderlicher Daten zu ei-
nem bestimmten Steuerpflichtigen und für Zwecke des
Besteuerungsverfahrens. 3Nach Vergabe der Identifi-
kationsnummer($ 139bder Abgabenordnung)hat der
Arbeitgeber für die Datenübermittlung anstelle des
Iohnsteuerlichen Ordnungsmerkmals die Identifikati-
onsnummer des Arbeitnehmers zu verwenden. *Das
Bundesministerium der Finanzen teilt den Zeitpunkt
der erstmaligen Verwendung durch ein im Bundessteu-
erblatt zu veröffentlichendes Schreiben mit. ®Dernach
Maßgabe der Steuerdaten-Übermittlungsverordnung
authentifizierte Arbeitgeber kann die Identifikations-
nummer des Arbeitnehmers für die Übermittlung der



Lohnsteuerbescheinigung 2010 beim Bundeszentral-
amt für Steuern erheben. 6Das Bundeszentralamt für
Steuern teilt dem Arbeitgeber die Identifikationsnum-
mer des Arbeitnehmers mit, sofern die übermittelten
Daten mit den nach & 139b Absatz 3 der Abgaben-
ordnung beim Bundeszentralamt für Steuern gespei-
cherten Daten übereinstimmen. 7Die Anfrage des Ar-
beitgebers und die Antwort des Bundeszentralamtes
für Steuernsind überdie zentraleStelle($81)zu über-
mitteln.8822aAbsatz2 Satz 5 bis 8 ist entsprechend
anzuwenden.

(3) !Ein ArbeitgeberohnemaschinelleLohnabrech-
nung, der ausschließlich Arbeitnehmer im Rahmen
einer geringfügigen Beschäftigung in seinem Privat-
haushalt im Sinne des 8 8a des Vierten Buches Sozial-
gesetzbuch beschäftigt und keine elektronische Lohn-
steuerbescheinigung erteilt, hat anstelle der elektroni-
schen Lohnsteuerbescheinigung eine entsprechende
Lohnsteuerbescheinigung auf der Lohnsteuerkarte des
Arbeitnehmers zu erteilen. ?2Liegtdem Arbeitgeber eine
Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers nicht vor, hat er die
Lohnsteuerbescheinigung nach amtlich vorgeschrie-
benem Muster zu erteilen. ®DerArbeitgeber hat dem
Arbeitnehmer die Lohnsteuerbescheinigung auszuhän-
digen, wenn das Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalen-
derjahres beendet wird oder der Arbeitnehmer zur Ein-
kommensteuer veranlagt wird. “in den übrigen Fällen
hat der Arbeitgeber die Lohnsteuerbescheinigung dem
Betriebsstättenfinanzamt einzureichen.
(4) DieAbsätze1bis3 geltennichtfürArbeitnehmer,

soweit sie Arbeitslohn bezogen haben, der nach den
88 40 bis 40b pauschal besteuert worden ist.

8 4lc
Änderung des Lohnsteuerabzugs

(1) 'Der Arbeitgeberist berechtigt,bei der jeweils
nächstfolgenden Lohnzahlung bisher erhobene Lohn-
steuer zu erstatten oder noch nicht erhobene Lohn-
steuer nachträglich einzubehalten,
1. wenn ihm der Arbeitnehmer eine Lohnsteuerkarte

mit Eintragungen vorlegt, die auf einen Zeitpunkt
vor Vorlage der Lohnsteuerkarte zurückwirken, oder

2. wenn er erkennt, dass er die Lohnsteuer bisher nicht
vorschriftsmäßig einbehalten hat; dies gilt auch bei
rückwirkender Gesetzesänderung.

2In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 ist der Arbeit-
geber jedoch verpflichtet, wenn ihm dies wirtschaftlich
zumutbar ist.

(2) 'Die zuerstattendeLohnsteueristdemBetragzu
entnehmen, den der Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer
insgesamt an Lohnsteuer einbehalten oder übernom-
men hat. ?2Wenndie zu erstattende Lohnsteuer aus
dem Betrag nicht gedeckt werden kann, der insgesamt
an Lohnsteuer einzubehalten oder zu übernehmen ist,
wird der Fehlbetrag dem Arbeitgeber auf Antrag vom
Betriebsstättenfinanzamt ersetzt.
(3) 'Nach Ablaufdes Kalenderjahresoder,wenndas

Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalenderjahres endet,
nach Beendigung des Dienstverhältnisses, ist die Än-
derung des Lohnsteuerabzugs nur bis zur Übermittlung
oder Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung
zulässig. ?Bei Änderung des Lohnsteuerabzugs nach
Ablauf des Kalenderjahres ist die nachträglich einzube-
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haltende Lohnsteuer nach dem Jahresarbeitsiohn zu
ermitteln. 3Eine Erstattung von Lohnsteuer ist nach
Ablauf des Kalenderjahres nur im Wege des Lohnsteu-
er-Jahresausgleichs nach & 42b zulässig.

(4) "Der Arbeitgeberhat die Fälle, in denener die
Lohnsteuer nach Absatz 1 nicht nachträglich einbehält
oder die Lohnsteuer nicht nachträglich einbehalten
kann, weil
1. Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte eines Arbeit-

nehmers, die nach Beginn des Dienstverhältnisses
vorgenommen worden sind, auf einen Zeitpunkt vor
Beginn des Dienstverhältnisses zurückwirken,

2. der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber Arbeitslohn nicht
mehr bezieht oder

3. der Arbeitgeber nach Ablauf des Kalenderjahres be-
reits die Lohnsteuerbescheinigung übermittelt oder
ausgeschrieben hat,

dem Betriebsstättenfinanzamt unverzüglich anzuzei-
gen. 2Das Finanzamt hat die zu wenig erhobene Lohn-
steuer vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn der
nachzuforderndeBetrag 10 Euro übersteigt.38 42d
bleibt unberührt.

88 42 und 42a
(weggefallen)

842b
Lohnsteuer-Jahresausgleich

durch den Arbeitgeber
(1) 'Der Arbeitgeber ist berechtigt,seinen unbe-

schränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmern,
die während des abgelaufenen Kalenderjahres (Aus-
gleichsjahr) ständig in einem Dienstverhältnis gestan-
den haben, die für das Ausgleichsjahr einbehaltene
Lohnsteuer insoweit zu erstatten, als sie die auf den
Jahresarbeitsiohn entfallende Jahreslohnsteuer über-
steigt (Lohnsteuer-Jahresausgleich).?Er ist zur Durch-
führung des Lohnsteuer-Jahresausgleichs verpflichtet,
wenn er am 31. Dezember des Ausgleichsjahres min-
destens zehn Arbeitnehmer beschäftigt. 3Vorausset-
zung für den Lohnsteuer-Jahresausgleich ist, dass
dem Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte und Lohnsteuer-
bescheinigungen aus etwaigen vorangegangenen
Dienstverhältnissen vorliegen. *Der Arbeitgeber darf
den Lohnsteuer-Jahresausgleich nicht durchführen,
wenn
1. der Arbeitnehmer es beantragt oder
2. der Arbeitnehmer für das Ausgleichsjahr oder für

einen Teil des Ausgleichsjahres nach den Steuer-
klassen V oder VI zu besteuern war oder

3. der Arbeitnehmer für einen Teil des Ausgleichsjah-
res nach den Steuerklassen Il, Ill oder IV zu be-
steuern war oder

3a. bei der Lohnsteuerberechnung ein Freibetrag oder
Hinzurechnungsbetrag zu berücksichtigen war
oder

3b. das Faktorverfahren angewandt wurde oder
4. der Arbeitnehmer im Ausgleichsjahr Kurzarbeiter-

geld, Schlechtwettergeld, Winterausfallgeld, Zu-
schuss zum Mutterschaftsgeld nach dem Mutter-
schutzgesetz, Zuschuss bei Beschäftigungsver-
boten für die Zeit vor oder nach einer Entbindung



3468

sowie für den Entbindungstag während einer EI-
ternzeit nach beamtenrechtlichen Vorschriften,
Entschädigungen für Verdienstausfall nach dem
Infektionsschutzgesetzvom20. Juli 2000(BGBl. |
S. 1045)odernach$ 3 Nummer28steuerfreieAuf-
stockungsbeträge oder Zuschläge bezogen hat
oder

4a. die Anzahl der im Lohnkonto oder in der Lohnsteu-
erbescheinigung eingetragenen Großbuchstaben U
mindestens eins beträgt oder

5. für den Arbeitnehmer im Ausgleichsjahr im Rah-
men der Vorsorgepauschale jeweils nur zeitweise
Beträgenach $ 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer3
Buchstabe a bis d oder der Beitragszuschlag nach
& 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe c be-
rücksichtigt wurden oder

6. der Arbeitnehmer im Ausgleichsjahr ausländische
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bezogen
hat, die nach einem Abkommen zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung oder unter Progressions-
vorbehalt nach $ 34c Absatz 5 von der Lohnsteuer
freigestellt waren.

(2) 'Für den Lohnsteuer-Jahresausgleichhat der
Arbeitgeber den Jahresarbeitsiohn aus dem zu ihm
bestehenden Dienstverhältnis und nach den Lohnsteu-
erbescheinigungen aus etwaigen vorangegangenen
Dienstverhältnissen festzustellen. ?Dabei bleiben Be-
züge im Sinne des $ 34 Absatz 1 und 2 Nummer2
und 4 außer Ansatz, wenn der Arbeitnehmer nicht
jeweils die Einbeziehung in den Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich beantragt. ?Vom Jahresarbeitsiohn sind der etwa
in Betracht kommende Versorgungsfreibetrag und
Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag und der etwa in
Betracht kommende Altersentlastungsbetrag abzuzie-
hen. *Für den so geminderten Jahresarbeitslohn ist
nach Maßgabe der auf der Lohnsteuerkarte zuletzt ein-
getragenen Steuerklasse die Jahreslohnsteuer nach
& 39b Absatz 2 Satz 6 und 7 zu ermitteln. ®DenBetrag,
um den die sich hiernach ergebende Jahreslohnsteuer
die Lohnsteuer unterschreitet, die von dem zugrunde
gelegten Jahresarbeitsiohn insgesamt erhoben worden
ist, hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zu erstat-
ten. Bei der Ermittlung der insgesamt erhobenen
Lohnsteuer ist die Lohnsteuer auszuscheiden, die von
den nach Satz 2 außer Ansatz gebliebenen Bezügen
einbehalten worden ist.

(3) '!DerArbeitgeberdarf den Lohnsteuer-Jahres-
ausgleich frühestens bei der Lohnabrechnung für den
letzten im Ausgleichsjahr endenden Lohnzahlungszeit-
raum, spätestens bei der Lohnabrechnung für den letz-
ten Lohnzahlungszeitraum, der im Monat März des dem
Ausgleichsjahr folgenden Kalenderjahres endet, durch-
führen. 2Die zu erstattende Lohnsteuer ist dem Betrag
zu entnehmen, den der Arbeitgeber für seine Arbeit-
nehmer für den Lohnzahlungszeitraum insgesamt an
Lohnsteuer erhoben hat. 38 41c Absatz 2 Satz 2 ist
anzuwenden.

(4) 'Der Arbeitgeberhat im Lohnkontofür das Aus-
gleichsjahr den Inhalt etwaiger Lohnsteuerbescheini-
gungen aus vorangegangenen Dienstverhältnissen des
Arbeitnehmers einzutragen. 2lm Lohnkonto für das
Ausgleichsjahr ist die im Lohnsteuer-Jahresausgleich
erstattete Lohnsteuer gesondert einzutragen. ®Inder
Lohnsteuerbescheinigung für das Ausgleichsjahr ist

der sich nach Verrechnung der erhobenen Lohnsteuer
mit der erstatteten Lohnsteuer ergebende Betrag als
erhobene Lohnsteuer einzutragen.

8 42c
(weggefallen)

842d
Haftung des Arbeitgebers

und Haftung bei Arbeitnehmerüberlassung
(1) DerArbeitgeberhaftet

1. für die Lohnsteuer, die er einzubehalten und abzu-
führen hat,

2. für die Lohnsteuer, die er beim Lohnsteuer-Jahres-
ausgleich zu Unrecht erstattet hat,

3. fürdieEinkommensteuer(Lohnsteuer),dieaufGrund
fehlerhafter Angaben im Lohnkonto oder in der
Lohnsteuerbescheinigung verkürzt wird,

4. für die Lohnsteuer, die in den Fällen des $ 38 Ab-
satz 3a der Dritte zu übernehmen hat.
(2) DerArbeitgeberhaftetnicht, soweit Lohnsteuer

nach 8 39 Absatz 4 oder 8 39a Absatz 5 nachzufordern
ist und in den vom Arbeitgeber angezeigten Fällen des
& 38 Absatz 4 Satz 2 und 3 und des $ 41c Absatz 4.

(3) 'Soweit dieHaftungdesArbeitgebersreicht,sind
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer Gesamtschuld-
ner. 2Das Betriebsstättenfinanzamt kann die Steuer-
schuld oder Haftungsschuld nach pflichtgemäßem Er-
messen gegenüber jedem Gesamtschuldner geltend
machen. 3DerArbeitgeber kann auch dann in Anspruch
genommen werden, wenn der Arbeitnehmer zur Ein-
kommensteuer veranlagt wird. *Der Arbeitnehmer kann
im Rahmen der Gesamtschuldnerschaft nur in An-
spruch genommen werden,
1. wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht vor-

schriftsmäßig vom Arbeitslohn einbehalten hat,
2. wenn der Arbeitnehmer weiß, dass der Arbeitgeber

die einbehaltene Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig
angemeldet hat. 2Dies gilt nicht, wenn der Arbeit-
nehmer den Sachverhalt dem Finanzamt unverzüg-
lich mitgeteilt hat.
(4) !Für die Inanspruchnahmedes Arbeitgebers

bedarf es keines Haftungsbescheids und keines Leis-
tungsgebots, soweit der Arbeitgeber
1. die einzubehaltende Lohnsteuer angemeldet hat

oder
2. nach Abschluss einer Lohnsteuer-Außenprüfung

seine Zahlungsverpflichtung schriftlich anerkennt.
?Satz 1 gilt entsprechend für die Nachforderung zu
übernehmender pauschaler Lohnsteuer.
(5)Von der Geltendmachungder Steuernachforde-

rung oder Haftungsforderung ist abzusehen, wenn
diese insgesamt 10 Euro nicht übersteigt.

(6) 'Soweit einem Dritten(Entleiher)Arbeitnehmer
gewerbsmäßig zur Arbeitsleistung überlassen werden,
haftet er mit Ausnahme der Fälle, in denen eine Arbeit-
nehmerüberlassung nach & 1 Absatz 3 des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes vorliegt, neben dem
Arbeitgeber. 2Der Entleiher haftet nicht, wenn der
Überlassung eine Erlaubnis nach $ 1 des Arbeitnehmer-



überlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chungvom3. Februar1995(BGBl.IS. 158),daszuletzt
durch Artikel 11 Nummer 21 des Gesetzes vom 30. Juli
2004 (BGBl. | S. 1950)geändertwordenist, in der je-
weils geltenden Fassung zugrunde liegt und soweit er
nachweist, dass er den nach 8 51 Absatz 1 Nummer 2
Buchstabe d vorgesehenen Mitwirkungspflichten nach-
gekommen ist. 3Der Entleiher haftet ferner nicht, wenn
er über das Vorliegen einer Arbeitnehmerüberlassung
ohne Verschulden irrte. *Die Haftung beschränkt sich
auf die Lohnsteuer für die Zeit, für die ihm der Arbeit-
nehmer überlassen worden ist. Soweit die Haftung des
Entleihers reicht, sind der Arbeitgeber, der Entleiher und
der Arbeitnehmer Gesamtschuldner. $Der Entleiher darf
auf Zahlung nur in Anspruch genommen werden, so-
weit die Vollstreckung in das inländische bewegliche
Vermögen des Arbeitgebers fehlgeschlagen ist oder
keinenErfolgverspricht;8 219Satz2 derAbgabenord-
nung ist entsprechend anzuwenden. 7Ist durch die Um-
stände der Arbeitnehmerüberlassung die Lohnsteuer
schwer zu ermitteln, so ist die Haftungsschuld mit 15
Prozent des zwischen Verleiher und Entleiher vereinbar-
ten Entgelts ohne Umsatzsteuer anzunehmen, solange
der Entleiher nicht glaubhaft macht, dass die Lohnsteu-
er, für die er haftet, niedriger ist. 8Die Absätze 1 bis 5
sind entsprechend anzuwenden. 9Die Zuständigkeit
des Finanzamts richtet sich nach dem Ort der Betriebs-
stätte des Verleihers.

(7)Soweit der EntleiherArbeitgeberist, haftetder
Verleiher wie ein Entleiher nach Absatz 6.

(8) 'Das Finanzamtkannhinsichtlichder Lohnsteuer
der Leiharbeitnehmer anordnen, dass der Entleiher ei-
nen bestimmten Teil des mit dem Verleiher vereinbarten
Entgelts einzubehalten und abzuführen hat, wenn dies
zur Sicherung des Steueranspruchs notwendig ist; Ab-
satz 6 Satz 4 ist anzuwenden. ?Der Verwaltungsakt
kann auch mündlich erlassen werden. ®DieHöhe des
einzubehaltenden und abzuführenden Teils des Ent-
gelts bedarf keiner Begründung, wenn der in Absatz 6
Satz 7 genannte Prozentsatz nicht überschritten wird.

(9) "DerArbeitgeberhaftetauchdann,wenneinDrit-
ter nach$ 38Absatz3adessenPflichtenträgt.?Indie-
sen Fällen haftet der Dritteneben dem Arbeitgeber. 3So-
weit die Haftung des Dritten reicht, sind der Arbeitge-
ber, der Dritte und der Arbeitnehmer Gesamtschuld-
ner. *Absatz 3 Satz 2 bis 4 ist anzuwenden; Absatz 4
gilt auch für die Inanspruchnahme des Dritten. >ImFall
des $ 38Absatz3aSatz2 beschränktsichdie Haftung
des Dritten auf die Lohnsteuer, die für die Zeit zu erhe-
ben ist, für die er sich gegenüber dem Arbeitgeber zur
Vornahme des Lohnsteuerabzugs verpflichtet hat; der
maßgebende Zeitraum endet nicht, bevor der Dritte sei-
nem Betriebsstättenfinanzamt die Beendigung seiner
Verpflichtung gegenüber dem Arbeitgeber angezeigt
hat. ®Inden Fällen des $ 38 Absatz 3a Satz 7 ist als
Haftungsschuld der Betrag zu ermitteln, um den die
Lohnsteuer, die für den gesamten Arbeitslohn des
Lohnzahlungszeitraums zu berechnen und einzubehal-
ten ist, die insgesamt tatsächlich einbehaltene Lohn-
steuer übersteigt. Betrifft die Haftungsschuld mehrere
Arbeitgeber, so ist sie bei fehlerhafter Lohnsteuerbe-
rechnung nach dem Verhältnis der Arbeitslöhne und
für nachträglich zu erfassende Arbeitslohnbeträge nach
dem Verhältnis dieser Beträge auf die Arbeitgeber
aufzuteilen. ®Inden Fällen des $ 38 Absatz 3a ist das
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Betriebsstättenfinanzamt des Dritten für die Geltend-
machung der Steuer- oder Haftungsschuld zuständig.

& 42e
Anrufungsauskunft

1Das Betriebsstättenfinanzamt hat auf Anfrage eines
Beteiligten darüber Auskunft zu geben, ob und inwie-
weit im einzelnen Fall die Vorschriften über die Lohn-
steuer anzuwenden sind. 2Sind für einen Arbeitgeber
mehrere Betriebsstättenfinanzämter zuständig, so er-
teilt das Finanzamt die Auskunft, in dessen Bezirk sich
die Geschäftsleitung($ 10 der Abgabenordnung)des
Arbeitgebers im Inland befindet. $Ist dieses Finanzamt
kein Betriebsstättenfinanzamt, so ist das Finanzamt zu-
ständig, in dessen Bezirk sich die Betriebsstätte mit
den meisten Arbeitnehmern befindet. “in den Fällen
der Sätze 2 und 3 hat der Arbeitgeber sämtliche Be-
triebsstättenfinanzämter, das Finanzamt der Geschäfts-
leitung und erforderlichenfalls die Betriebsstätte mit
den meisten Arbeitnehmern anzugeben sowie zu er-
klären, für welche Betriebsstätten die Auskunft von Be-
deutung ist.

&42f
Lohnsteuer-Außenprüfung

. (1) Für die Außenprüfungder Einbehaltungoder
Übernahme und Abführung der Lohnsteuer ist das Be-
triebsstättenfinanzamt zuständig.

(2) 'Für die Mitwirkungspflichtdes Arbeitgebersbei
derAußenprüfunggilt8 200derAbgabenordnung.?Da-
rüber hinaus haben die Arbeitnehmer des Arbeitgebers
dem mit der Prüfung Beauftragten jede gewünschte
Auskunft über Art und Höhe ihrer Einnahmen zu geben
und auf Verlangen die etwa in ihrem Besitz befindlichen
Lohnsteuerkarten sowie die Belege über bereits ent-
richtete Lohnsteuer vorzulegen. ®Diesgilt auch für Per-
sonen, bei denen es streitig ist, ob sie Arbeitnehmer
des Arbeitgebers sind oder waren.

(3) 'In den Fällendes $ 38Absatz3a ist für dieAu-
Benprüfung das Betriebsstättenfinanzamt des Dritten
zuständig;$ 195Satz2 derAbgabenordnungbleibtun-
berührt. 2Die Außenprüfung ist auch beim Arbeitgeber
zulässig; dessen Mitwirkungspflichten bleiben neben
den Pflichten des Dritten bestehen.

(4)Auf Verlangendes Arbeitgeberskönnendie Au-
Benprüfung und die Prüfungen durch die Träger der
Rentenversicherung($28pdes ViertenBuchesSozial-
gesetzbuch) zur gleichen Zeit durchgeführt werden.

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

8 43
Kapitalerträgemit Steuerabzug

(1) !Bei denfolgendeninländischenund in den Fäl-
len der Nummern 6, 7 Buchstabe a und Nummern 8
bis 12 sowie Satz 2 auch ausländischen Kapitalerträ-
gen wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Kapi-
talertrag(Kapitalertragsteuer)erhoben:
1. KapitalerträgenimSinnedes $ 20Absatz 1 Num-

mer 1 und 2. ?2Entsprechendesgilt für Kapitaler-
trägeimSinnedes$20Absatz2Satz 1Nummer2
Buchstabe a und Nummer 2 Satz 2;
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2. Zinsen aus Teilschuldverschreibungen, bei denen
neben der festen Verzinsung ein Recht auf Um-
tausch in Gesellschaftsanteile(Wandelanleihen)
oder eine Zusatzverzinsung, die sich nach der
HöhederGewinnausschüttungendes Schuldners
richtet(Gewinnobligationen),eingeräumtist, und
Zinsen aus Genussrechten, die nicht in $ 20 Ab-
satz 1 Nummer 1 genannt sind. ?Zu den Gewinn-
obligationen gehören nicht solche Teilschuldver-
schreibungen, bei denen der Zinsfuß nur vorüber-
gehend herabgesetzt und gleichzeitig eine von
dem jeweiligen Gewinnergebnis des Unterneh-
mens abhängige Zusatzverzinsung bis zur Höhe
des ursprünglichen Zinsfußes festgelegt worden
ist.3ZudenKapitalerträgenimSinnedesSatzes1
gehören nicht die Bundesbankgenussrechte im
Sinne des $ 3 Absatz 1 des Gesetzes über die
Liquidation der Deutschen Reichsbank und der
Deutschen Golddiskontbank in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 7620-6,
veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt
durchdasGesetzvom17.Dezember1975(BGBl.|
S. 3123)geändertwordenist;

3. KapitalerträgenimSinnedes $ 20Absatz1 Num-
mer 4;

4. KapitalerträgenimSinnedes $ 20Absatz1 Num-
mer 6; 8 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 und 3 in
der am 1. Januar 2008 anzuwendenden Fassung
bleiben für Zwecke der Kapitalertragsteuer unbe-
rücksichtigt. ?Der Steuerabzug vom Kapitalertrag
ist in den Fällen des $ 20 Absatz 1 Nummer 6
Satz 4 in der am 31. Dezember 2004 geltenden
Fassung nur vorzunehmen, wenn das Versiche-
rungsunternehmen auf Grund einer Mitteilung
des Finanzamts weiß oder infolge der Verletzung
eigener Anzeigeverpflichtungen nicht weiß, dass
die Kapitalerträge nach dieser Vorschrift zu den
Einkünften aus Kapitalvermögen gehören;
(weggefallen)
ausländischen Kapitalerträgen im Sinne der Num-
mer 1;

7. KapitalerträgenimSinnedes $ 20Absatz1 Num-
mer 7, außer bei Kapitalerträgenim Sinne der
Nummer 2, wenn
a) es sich um Zinsen aus Anleihen und Forderun-

gen handelt, die in ein öffentliches Schuldbuch
oder in ein ausländisches Register eingetragen
oder über die Sammelurkundenim Sinne des
& 9a des Depotgesetzes oder Teilschuldver-
schreibungen ausgegeben sind;

b) der Schuldnerder nicht in Buchstabea ge-
nannten Kapitalerträge ein inländisches Kredit-
institut oder ein inländisches Finanzdienstleis-
tungsinstitutim Sinne des Gesetzesüberdas
Kreditwesen ist. ?Kreditinstitut in diesem Sinne
ist auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau,
eine Bausparkasse, ein Versicherungsunter-
nehmen für Erträge aus Kapitalanlagen, die
mit Einlagegeschäften bei Kreditinstituten ver-
gleichbar sind, die Deutsche Postbank AG, die
Deutsche Bundesbank bei Geschäften mit
jedermann einschließlich ihrer Betriebsangehö-
rigen im Sinne der 88 22 und 25 des Gesetzes

über die Deutsche Bundesbank und eine in-
ländische Zweigstelle eines ausländischen
Kreditinstituts oder eines ausländischen Fi-
nanzdienstleistungsinstituts im Sinne der 88 53
und 53b des Gesetzes über das Kreditwesen,
nicht aber eine ausländische Zweigstelle eines
inländischen Kreditinstituts oder eines inländi-
schen Finanzdienstleistungsinstituts. 3Die in-
ländische Zweigstelle gilt anstelle des auslän-
dischen Kreditinstituts oder des ausländischen
Finanzdienstleistungsinstituts als Schuldner
der Kapitalerträge;

7a. KapitalerträgenimSinnedes $ 20Absatz 1 Num-
mer 9;

7b. KapitalerträgenimSinnedes $ 20Absatz 1 Num-
mer 10 Buchstabe a;

7c. KapitalerträgenimSinnedes $ 20Absatz 1 Num-
mer 10 Buchstabe b;

8. KapitalerträgenimSinnedes $ 20Absatz 1 Num-
mer 11;

9. KapitalerträgenimSinnedes$&20Absatz2 Satz 1
Nummer 1 Satz 1 und 2;

10. KapitalerträgenimSinnedes$ 20Absatz2 Satz 1
Nummer 2 Buchstabe b und Nummer 7;

11. KapitalerträgenimSinnedes$ 20Absatz2 Satz 1
Nummer 3;

12. KapitalerträgenimSinnedes$ 20Absatz2 Satz 1
Nummer 8.

2Dem Steuerabzug unterliegen auch Kapitalerträge im
Sinne des $ 20 Absatz 3, die neben den in den Num-
mern 1 bis 12 bezeichneten Kapitalerträgen oder an
deren Stelle gewährt werden. ®DerSteuerabzugist
ungeachtet des $ 3 Nummer 40 und des 8 8b des Kör-
perschaftsteuergesetzes vorzunehmen. “Für Zwecke
des Kapitalertragsteuerabzugs gilt die Übertragung ei-
nes von einer auszahlenden Stelle verwahrten oder
verwaltetenWirtschaftsgutsimSinnedes$ 20Absatz2
auf einen anderen Gläubiger als Veräußerung des Wirt-
schaftsguts.°Satz 4 gilt nicht,wennder Steuerpflich-
tige der auszahlenden Stelle mitteilt, dass es sich um
eine unentgeltliche Übertragung handelt. &Dieauszah-
lende Stelle hat dies dem für sie zuständigen Betriebs-
stättenfinanzamt anzuzeigen.

(1a) 'Abweichend von & 13 des Umwandlungs-
steuergesetzes treten für Zwecke des Kapitalertrag-
steuerabzugs die Anteile an der übernehmenden Kör-
perschaft steuerlich an die Stelle der Anteile an der
übertragenden Körperschaft. 2?Abweichendvon & 21
des Umwandlungssteuergesetzes gelten die einge-
brachten Anteile zum Zwecke des Kapitalertragsteuer-
abzugs als mit dem Wert der Anschaffungsdaten
veräußert.

(2) 'Der SteuerabzugistaußerindenFällendesAb-
satzes 1 Satz 1 Nummer 7c nicht vorzunehmen, wenn
GläubigerundSchuldnerder Kapitalerträge(Schuldner)
oder die auszahlende Stelle im Zeitpunkt des Zuflie-
BensdieselbePersonsind.?DerSteuerabzugistaußer-
dem nicht vorzunehmen, wenn in den Fällen des Absat-
zes 1 Satz 1 Nummer 6, 7 und 8 bis 12 Gläubiger der
Kapitalerträge ein inländisches Kreditinstitut oder inlän-
disches Finanzdienstleistungsinstitut nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b oder eine inländische



Kapitalanlagegesellschaft ist. *Bei Kapitalerträgen im
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 6 und 8 bis 12
ist ebenfalls kein Steuerabzug vorzunehmen, wenn
1. eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft,

Personenvereinigung oder \Vermögensmasse, die
nicht unter Satz 2 oder $ 44a Absatz 4 Satz 1 fällt,
Gläubigerin der Kapitalerträge ist, oder

2. die Kapitalerträge Betriebseinnahmen eines inländi-
schen Betriebs sind und der Gläubiger der Kapital-
erträge dies gegenüber der auszahlenden Stelle
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck erklärt;
dies gilt entsprechend für Kapitalerträge aus Opti-
ons- und Termingeschäften im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 Nummer 8 und 11, wenn sie zu den Einkünf-
ten aus Vermietung und Verpachtung gehören.

“lmFalldes$ 1Absatz 1 Nummer4 und5 des Körper-
schaftsteuergesetzes ist Satz 3 Nummer 1 nur anzu-
wenden, wenn die Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse durch eine Bescheinigung des
für sie zuständigen Finanzamts ihre Zugehörigkeit zu
dieser Gruppe von Steuerpflichtigen nachweist. °Die
Bescheinigung ist unter dem Vorbehalt des Widerrufs
auszustellen.$DieFälle des Satzes 3 Nummer2 hat
die auszahlende Stelle gesondert aufzuzeichnen und
die Erklärung der Zugehörigkeit der Kapitalerträge zu
den Betriebseinnahmen oder zu den Einnahmen aus
Vermietung und Verpachtung zehn Jahre aufzubewah-
ren; die Frist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjah-
res, in dem die Erklärung zugegangen ist. ”Die auszah-
lendeStellehat in den Fällendes Satzes3 Nummer2
daneben die Konto- oder Depotbezeichnung oder die
sonstige Kennzeichnung des Geschäftsvorgangs, Vor-
und Zunamen des Gläubigers sowie die Identifikations-
nummer nach & 139b der Abgabenordnung bzw. bei
Personenmehrheit den Firmennamen und die zugehö-
rige Steuernummer nach amtlich vorgeschriebenem
Datensatz zu speichern und durch Datenfernübertra-
gung zu übermitteln. 8®DasBundesministerium der Fi-
nanzen wird den Empfänger der Datenlieferungen so-
wie den Zeitpunkt der erstmaligen Übermittlung durch
ein im Bundessteuerblatt zu veröffentlichendes Schrei-
ben mitteilen.
(3) "KapitalerträgeimSinne des Absatzes1 Satz 1

Nummer 1 Satz 1 sowie Nummer 2 bis 4 sind inländi-
sche, wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung
oderSitz imInlandhat;KapitalerträgeimSinnedesAb-
satzes 1 Satz 1 Nummer 4 sind auch dann inländische,
wenn der Schuldner eine Niederlassung im Sinne des
& 106, 8 110a oder $ 110d des Versicherungsaufsichts-
gesetzes im Inland hat. ?Kapitalerträge im Sinne des
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 sind inländische,
wenn der Schuldner der veräußerten Ansprüche die
Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt. $3Kapitalerträge
im Sinne des & 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 4 sind in-
ländische, wenn der Emittent der Aktien Geschäftslei-
tung oder Sitz im Inlandhat. *KapitalerträgeimSinne
des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 6 sind ausländische,
wenn weder die Voraussetzungen nach Satz 1 noch
nachSatz 2 vorliegen.

(4) Der Steuerabzugist auch dann vorzunehmen,
wenn die Kapitalerträge beim Gläubiger zu den Ein-
künften aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbe-
betrieb, aus selbständiger Arbeit oder aus Vermietung
und Verpachtung gehören.
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(5) 'Für Kapitalerträgeim Sinne des $ 20, die der
Kapitalertragsteuer unterlegen haben, ist die Einkom-
mensteuer mit dem Steuerabzug abgegolten, soweit
nicht der Gläubigernach $&44 Absatz 1 Satz 7 bis 9
und Absatz 5 in Anspruch genommen werden
kann. 2Dies gilt nicht in Fällen des $ 32d Absatz 2 und
für Kapitalerträge, die zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger
Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung gehö-
ren. 3Auf Antrag des Gläubigers werden Kapitalerträge
im Sinne des Satzes 1 in die besondere Besteuerung
von Kapitalerträgen nach $ 32d einbezogen.

8 43a

Bemessung der Kapitalertragsteuer

(1) 'Die Kapitalertragsteuerbeträgt
1. in den Fällen des $ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1

bis 4, 6 bis 7a und 8 bis 12 sowie Satz 2:

25 Prozent des Kapitalertrags;

2. in den Fällen des $ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7b
und 7c:

15 Prozent des Kapitalertrags.

2lm Fall einer Kirchensteuerpflicht ermäßigt sich die
Kapitalertragsteuer um 25 Prozent der auf die Kapital-
erträge entfallenden Kirchensteuer. 38 32d Absatz 1
Satz 4 und 5 gilt entsprechend.

(2) 'DemSteuerabzugunterliegendievollenKapital-
erträge ohne jeden Abzug. ?In den Fällen des $ 43 Ab-
satz1Satz 1Nummer9 bis 12bemisstsichderSteuer-
abzug nach & 20 Absatz 4 und 4a, wenn die Wirt-
schaftsgüter von der die Kapitalerträge auszahlenden
Stelle erworben oder veräußert und seitdem verwahrt
oder verwaltet worden sind. 3Überträgt der Steuer-
pflichtige die Wirtschaftsgüter auf ein anderes Depot,
hat die abgebende inländische auszahlende Stelle der
übernehmenden inländischen auszahlenden Stelle die
Anschaffungsdaten mitzuteilen. *Satz 3 gilt in den Fäl-
lendes$ 43Absatz1Satz5 entsprechend.®Handeltes
sich bei der abgebenden auszahlenden Stelle um ein
Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Ge-
meinschaft, in einem anderen Vertragsstaat des EWR-
Abkommensvom3. Januar 1994(ABl.EGNr.L1S. 3)
in der jeweils geltenden Fassung oder in einem anderen
Vertragsstaat nach Artikel 17 Absatz 2 Ziffer i der Richt-
linie2003/48/EGvom3. Juni 2003im Bereichder Be-
steuerungvon Zinserträgen(ABl. EU Nr. L 157S. 38),
kann der Steuerpflichtige den Nachweis nur durch eine
Bescheinigung des ausländischen Instituts führen; dies
gilt entsprechend für eine in diesem Gebiet belegene
Zweigstelle eines inländischen Kreditinstituts oder
Finanzdienstleistungsinstituts. In allen anderen Fällen
ist ein Nachweis der Anschaffungsdaten nicht zuläs-
sig. 7Sind die Anschaffungsdaten nicht nachgewiesen,
bemisst sich der Steuerabzug nach 30 Prozent der Ein-
nahmen aus der Veräußerung oder Einlösung der Wirt-
schaftsgüter.&Inden Fällendes $ 43 Absatz 1 Satz 4
gelten der Börsenpreis zum Zeitpunkt der Übertragung
zuzüglich Stückzinsen als Einnahmen aus der Veräuße-
rung und die mit dem Depotübertrag verbundenen Kos-
tenalsVeräußerungskostenimSinnedes$ 20Absatz4
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Satz 1. Zur Ermittlung des Börsenpreises ist der nied-
rigste am Vortag der Übertragung im regulierten Markt
notierte Kurs anzusetzen; liegt am Vortag eine Notie-
rung nicht vor, so werden die Wirtschaftsgüter mit
dem letzten innerhalb von 30 Tagen vor dem Übertra-
gungstag im regulierten Markt notierten Kurs ange-
setzt; Entsprechendes gilt für Wertpapiere, die im In-
land in den Freiverkehr einbezogen sind oder in einem
anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums zum
Handel an einem geregelten Markt im Sinne des Arti-
kels 1 Nummer13derRichtlinie93/22/EWGdes Rates
vom 10. Mai 1993 über Wertpapierdienstleistungen
(ABl. EG Nr. L 141S. 27)zugelassensind. !0Liegtein
Börsenpreis nicht vor, bemisst sich die Steuer nach 30
Prozent der Anschaffungskosten. !!Die übernehmende
auszahlende Stelle hat als Anschaffungskosten den
von der abgebenden Stelle angesetzten Börsenpreis
anzusetzen und die bei der Übertragung als Einnahmen
aus der Veräußerung angesetzten Stückzinsen nach
Absatz 3 zu berücksichtigen.'?Satz 9 gilt entspre-
chend. !3Liegt ein Börsenpreis nicht vor, bemisst sich
der Steuerabzug nach 30 Prozent der Einnahmen aus
der Veräußerung oder Einlösung der Wirtschaftsgü-
ter. 1*Hatdie auszahlendeStelle die Wirtschaftsgüter
vor dem 1. Januar 1994 erworben oder veräußert und
seitdem verwahrt oder verwaltet, kann sie den Steuer-
abzug nach 30 Prozent der Einnahmen aus der Veräu-
Berung oder Einlösung der Wertpapiere und Kapitalfor-
derungen bemessen. 15Abweichend von den Sätzen 2
bis 14 bemisst sich der Steuerabzug bei Kapitalerträ-
gen aus nicht für einen marktmäßigen Handel bestimm-
ten schuldbuchfähigen Wertpapieren des Bundes und
der Länderoder bei KapitalerträgenimSinnedes $ 43
Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b aus nicht in
Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen verbrieften
Kapitalforderungen nach dem vollen Kapitalertrag ohne
jeden Abzug.

(3) "Die auszahlendeStelle hat ausländischeSteu-
ern auf Kapitalerträgenach Maßgabe des & 32d
Absatz 5 zu berücksichtigen. ?Sie hat unter Berück-
sichtigungdes & 20 Absatz 6 Satz 5 im Kalenderjahr
negative Kapitalerträge einschließlich gezahlter Stück-
zinsen bis zur Höhe der positiven Kapitalerträge auszu-
gleichen; liegt ein gemeinsamer Freistellungsauftrag im
Sinne des $ 44a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 in Verbin-
dungmit$ 20Absatz9 Satz 2 vor,erfolgtein gemein-
samer Ausgleich. Der nicht ausgeglichene Verlust ist
auf das nächste Kalenderjahr zu übertragen. *Auf Ver-
langen des Gläubigers der Kapitalerträge hat sie über
die Höhe eines nicht ausgeglichenen Verlusts eine Be-
scheinigung nach amtlich vorgeschriebenem Muster zu
erteilen; der Verlustübertrag entfällt in diesem Fall. Der
unwiderrufliche Antrag auf Erteilung der Bescheinigung
muss bis zum 15. Dezember des laufenden Jahres der
auszahlendenStellezugehen.$ÜberträgtderGläubiger
der Kapitalerträge seine im Depot befindlichen Wirt-
schaftsgüter vollständig auf ein anderes Depot, hat
die abgebende auszahlende Stelle der übernehmenden
auszahlenden Stelle auf Verlangen des Gläubigers der
Kapitalerträge die Höhe des nicht ausgeglichenen Ver-
lusts mitzuteilen; eine Bescheinigung nach Satz 4 darf
in diesem Fall nicht erteilt werden. 7Die vorstehenden
Sätzegeltennichtinden Fällendes $ 20Absatz8 und
des $ 44Absatz1 Satz4 Nummer1 Buchstabea Dop-
pelbuchstabe bb sowie bei Körperschaften, Personen-
vereinigungen oder Vermögensmassen.

(4) "DieAbsätze2 und3 geltenentsprechendfürdie
das Bundesschuldbuch führende Stelle oder eine
Landesschuldenverwaltung als auszahlende Stel-
le. 2Werden die Wertpapiere oder Forderungen von ei-
nem Kreditinstitut oder einem Finanzdienstleistungsin-
stitut mit der Maßgabe der Verwahrung und Verwaltung
durch die das Bundesschuldbuch führende Stelle oder
eine Landesschuldenverwaltung erworben, hat das
Kreditinstitut oder das Finanzdienstleistungsinstitut
der das Bundesschuldbuch führenden Stelle oder einer
Landesschuldenverwaltung zusammen mit den im
Schuldbuch einzutragenden Wertpapieren und Forde-
rungen den Erwerbszeitpunkt und die Anschaffungsda-
ten sowie in Fällen des Absatzes 2 den Erwerbspreis
der für einen marktmäßigen Handel bestimmten
schuldbuchfähigen Wertpapiere des Bundes oder der
Länder und außerdem mitzuteilen, dass es diese Wert-
papiere und Forderungen erworben oder veräußert und
seitdem verwahrt oder verwaltet hat.

843b
Bemessung der Kapitalertragsteuer

bei bestimmten Gesellschaften
(1) Auf Antragwirddie Kapitalertragsteuerfür Kapi-

talerträge im Sinne des $ 20 Absatz 1 Nummer 1, die
einer Muttergesellschaft, die weder ihren Sitz noch ihre
Geschäftsleitung im Inland hat, oder einer in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Union gelegenen
Betriebsstätte dieser Muttergesellschaft, aus Ausschüt-
tungen einer Tochtergesellschaft zufließen, nicht erho-
ben. ?Satz 1 gilt auch für Ausschüttungen einer Toch-
tergesellschaft, die einer in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union gelegenen Betriebsstätte
einer unbeschränkt steuerpflichtigen Muttergesell-
schaft zufließen. Ein Zufluss an die Betriebsstätte liegt
nur vor, wenn die Beteiligung an der Tochtergesell-
schaft tatsächlich zu dem Betriebsvermögen der Be-
triebsstätte gehört. *Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für
KapitalerträgeimSinnedes $ 20Absatz 1 Nummer1,
die anlässlich der Liquidation oder Umwandlung einer
Tochtergesellschaft zufließen.

(2) '!MuttergesellschaftimSinne des Absatzes 1 ist
jede Gesellschaft, die die in der Anlage 2 zu diesem
Gesetz bezeichneten Voraussetzungen erfüllt und nach
Artikel3 Absatz 1 Buchstabea der Richtlinie90/435/
EWG des Rates vom 23. Juli 1990 über das gemein-
same Steuersystem der Mutter- und Tochtergesell-
schaften verschiedener Mitgliedstaaten (ABl. EG
Nr. L 225 S. 6, Nr. L 266 S. 20, 1997Nr. L 16 S. 98),
zuletztgeändertdurch die Richtlinie2006/98/EGdes
Rates vom 20. November 2006 (ABl. EU Nr. L 363
S. 129),imZeitpunktder Entstehungder Kapitalertrag-
steuer nach &44 Absatz 1 Satz 2 nachweislich mindes-
tens zu 15 Prozent unmittelbar am Kapital der Tochter-
gesellschaft(Mindestbeteiligung)beteiligtist. 2Ist die
Mindestbeteiligung zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllt,
ist der Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses
maßgeblich.$TochtergesellschaftimSinnedes Absat-
zes 1 sowie des Satzes 1 ist jede unbeschränkt steuer-
pflichtige Gesellschaft, die die in der Anlage 2 zu die-
sem Gesetz und in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der
Richtlinie90/435/EWGbezeichnetenVoraussetzungen
erfüllt. *WeitereVoraussetzung ist, dass die Beteiligung
nachweislich ununterbrochen zwölf Monate be-
steht. ®Wird dieser Beteiligungszeitraum nach dem



Zeitpunkt der Entstehung der Kapitalertragsteuer ge-
mäß & 44 Absatz 1 Satz 2 vollendet, ist die einbehal-
tene und abgeführte Kapitalertragsteuer nach & 50d
Absatz 1 zu erstatten; das Freistellungsverfahren nach
& 50d Absatz 2 ist ausgeschlossen.

(2a)BetriebsstätteimSinnederAbsätze1 und2 ist
eine feste Geschäftseinrichtung in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union, durch die die
Tätigkeit der Muttergesellschaft ganz oder teilweise
ausgeübt wird, wenn das Besteuerungsrecht für die
Gewinne dieser Geschäftseinrichtung nach dem jeweils
geltenden Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung dem Staat, in dem sie gelegen ist, zuge-
wiesen wird und diese Gewinne in diesem Staat der
Besteuerung unterliegen.
(3)Absatz 1 in VerbindungmitAbsatz 2 gilt auch,

wenn die Beteiligung der Muttergesellschaft am Kapital
der Tochtergesellschaft mindestens 10 Prozent beträgt
und der Staat, in dem die Muttergesellschaft nach ei-
nem mit einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union abgeschlossenen Abkommen zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung als ansässig gilt, dieser Gesell-
schaft für Ausschüttungen der Tochtergesellschaft eine
Steuerbefreiung oder eine Anrechnung der deutschen
Körperschaftsteuer auf die Steuer der Muttergesell-
schaft gewährt und seinerseits Ausschüttungen an eine
unbeschränkt steuerpflichtige Muttergesellschaft ab
der gleichen Beteiligungshöhe von der Kapitalertrag-
steuer befreit.

844
Entrichtung der Kapitalertragsteuer

(1) "Schuldner der Kapitalertragsteuerist in den
Fällen des 8 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 7b und 8
bis 12 sowie Satz 2 der Gläubigerder Kapitalerträ-
ge. 2Die Kapitalertragsteuer entsteht in dem Zeitpunkt,
in demdie KapitalerträgedemGläubigerzufließen.®In
diesem Zeitpunkt haben in den Fällen des $ 43 Absatz 1
Satz 1 Nummer1 bis 4 sowie7a und7b derSchuldner
der Kapitalerträge, jedoch in den Fällen des $ 43 Ab-
satz1Satz 1Nummer1Satz2 diefürdenVerkäuferder
Wertpapiere den Verkaufsauftrag ausführende Stelle im
Sinne des Satzes 4 Nummer1 und in den Fällendes
& 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 4 das für den Verkäufer
der Aktien den Verkaufsauftrag ausführende inländi-
sche Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut
im Sinne des $ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buch-
stabe b (denVerkaufsauftragausführendeStelle),und
in den Fällen des 8 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6, 7
und 8 bis 12 sowie Satz 2 die die Kapitalerträge aus-
zahlende Stelle den Steuerabzug für Rechnung des
Gläubigers der Kapitalerträge vorzunehmen. *Die die
Kapitalerträge auszahlende Stelle ist
1. in den Fällen des $ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6, 7

Buchstabe a und Nummer 8 bis 12 sowie Satz 2
a) das inländische Kreditinstitut oder das inländi-

sche Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des
& 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b,
das inländische Wertpapierhandelsunternehmen
oder die inländische Wertpapierhandelsbank,
aa) das die Teilschuldverschreibungen, die An-

teile an einer Sammelschuldbuchforderung,
die Wertrechte, die Zinsscheine oder sonsti-
gen Wirtschaftsgüter verwahrt oder verwaltet
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oder deren Veräußerung durchführt und die
Kapitalerträge auszahlt oder gutschreibt oder
in den Fällen des $ 43 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 11 die Kapitalerträge auszahlt oder gut-
schreibt,

bb) das die Kapitalerträge gegen Aushändigung
der Zinsscheine oder der Teilschuldverschrei-
bungen einem anderen als einem auslän-
dischen Kreditinstitut oder einem ausländi-
schen Finanzdienstleistungsinstitut auszahlt
oder gutschreibt;

b) der Schuldnerder Kapitalerträgein den Fällen
des 8 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe a
und Nummer 10 unter den Voraussetzungen des
Buchstabens a, wenn kein inländisches Kreditin-
stitut oder kein inländisches Finanzdienstleis-
tungsinstitut die die Kapitalerträge auszahlende
Stelle ist;

2. in den Fällen des $ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7
Buchstabe b das inländische Kreditinstitut oder das
inländische Finanzdienstleistungsinstitut, das die
Kapitalerträge als Schuldner auszahlt oder gut-
schreibt.

5Die innerhalb eines Kalendermonats einbehaltene
Steuer ist jeweils bis zum zehnten des folgenden
Monats an das Finanzamt abzuführen, das für die
Besteuerung
1. des Schuldners der Kapitalerträge,
2. der den Verkaufsauftrag ausführenden Stelle oder
3. der die Kapitalerträge auszahlenden Stelle
nach dem Einkommen zuständig ist; bei Kapitalerträ-
gen imSinnedes &43 Absatz 1 Satz 1 Nummer1 ist
die einbehaltene Steuer, soweit es sich nicht um Kapi-
talerträgeimSinnedes$ 20Absatz1 Nummer1Satz4
handelt, in dem Zeitpunkt abzuführen, in dem die Ka-
pitalerträgedem Gläubigerzufließen.Dabei ist die
Kapitalertragsteuer, die zu demselben Zeitpunkt abzu-
führen ist, jeweils auf den nächsten vollen Eurobetrag
abzurunden. 7Wenn Kapitalerträge ganz oder teilweise
nicht in Geld bestehen($8 Absatz 2) und der in Geld
geleistete Kapitalertrag nicht zur Deckung der Kapital-
ertragsteuer ausreicht, hat der Gläubiger der Kapitaler-
träge dem zum Steuerabzug Verpflichteten den Fehlbe-
trag zur Verfügung zu stellen. 8Soweit der Gläubiger
seiner Verpflichtung nicht nachkommt, hat der zum
Steuerabzug Verpflichtete dies dem für ihn zuständigen
Betriebsstättenfinanzamt anzuzeigen. %Das Finanzamt
hat die zu wenig erhobene Kapitalertragsteuer vom
Gläubiger der Kapitalerträge nachzufordern.
(2) '!Gewinnanteile(Dividenden)undandereKapital-

erträge im Sinne des & 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1,
deren Ausschüttung von einer Körperschaft beschlos-
sen wird, fließendemGläubigerder Kapitalerträgean
demTag zu (Absatz1), der im Beschlussals Tag der
Auszahlung bestimmt worden ist. 2Ist die Ausschüttung
nur festgesetzt, ohne dass über den Zeitpunkt der Aus-
zahlung ein Beschluss gefasst worden ist, so gilt als
Zeitpunkt des Zufließens der Tag nach der Beschluss-
fassung.3FürKapitalerträgeimSinnedes$ 20Absatz1
Nummer 1 Satz 4 gelten diese Zuflusszeitpunkte ent-
sprechend.

(3) !Ist bei Einnahmenaus der Beteiligungan einem
Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter in dem Betei-
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ligungsvertrag über den Zeitpunkt der Ausschüttung
keine Vereinbarung getroffen, so gilt der Kapitalertrag
am Tag nach der Aufstellung der Bilanz oder einer
sonstigen Feststellung des Gewinnanteils des stillen
Gesellschafters, spätestens jedoch sechs Monate nach
Ablauf des Wirtschaftsjahres, für das der Kapitalertrag
ausgeschüttet oder gutgeschrieben werden soll, als zu-
geflossen. 2Bei Zinsen aus partiarischen Darlehen gilt
Satz 1 entsprechend.

(4) Haben Gläubigerund Schuldnerder Kapitaler-
träge vor dem ZufließenausdrücklichStundungdes
Kapitalertrags vereinbart, weil der Schuldner vorüber-
gehend zur Zahlung nicht in der Lage ist, so ist der
Steuerabzug erst mit Ablauf der Stundungsfrist vorzu-
nehmen.
(5) "Die Schuldnerder Kapitalerträge,die den Ver-

kaufsauftrag ausführenden Stellen oder die die Kapital-
erträge auszahlenden Stellen haften für die Kapital-
ertragsteuer, die sie einzubehalten und abzuführen
haben, es sei denn, sie weisen nach, dass sie die ihnen
auferlegten Pflichten weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig verletzt haben. ?Der Gläubiger der Kapitalerträge
wird nur in Anspruch genommen, wenn
1. der Schuldner, die den Verkaufsauftrag ausführende

Stelleoderdiedie KapitalerträgeauszahlendeStelle
die Kapitalerträge nicht vorschriftsmäßig gekürzt
hat,

2. der Gläubiger weiß, dass der Schuldner, die den Ver-
kaufsauftrag ausführende Stelle oder die die Kapital-
erträge auszahlende Stelle die einbehaltene Kapital-
ertragsteuer nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat,
und dies dem Finanzamt nicht unverzüglich mitteilt
oder

3. das die Kapitalerträge auszahlende inländische
Kreditinstitut oder das inländische Finanzdienstleis-
tungsinstitut die Kapitalerträge zu Unrecht ohne
Abzug der Kapitalertragsteuer ausgezahlt hat.

3Für die Inanspruchnahme des Schuldners der Kapital-
erträge, der den Verkaufsauftrag ausführenden Stelle
und der die Kapitalerträge auszahlenden Stelle bedarf
es keines Haftungsbescheids, soweit der Schuldner,
die den Verkaufsauftrag ausführende Stelle oder die
die Kapitalerträge auszahlende Stelle die einbehaltene
Kapitalertragsteuer richtig angemeldet hat oder soweit
sie ihre Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fi-
nanzamt oder dem Prüfungsbeamten des Finanzamts
schriftlich anerkennen.

(6) 'In den Fällendes $ 43 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 7c gilt die juristische Person des öffentlichen
Rechts und die von der Körperschaftsteuer befreite
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse als Gläubiger und der Betrieb gewerblicher Art
undderwirtschaftlicheGeschäftsbetriebals Schuldner
der Kapitalerträge. ?Die Kapitalertragsteuer entsteht,
auch soweit sie auf verdeckte Gewinnausschüttungen
entfällt, die im abgelaufenen Wirtschaftsjahr vorgenom-
men worden sind, im Zeitpunkt der Bilanzerstellung; sie
entsteht spätestens acht Monate nach Ablauf des
Wirtschaftsjahres; in den Fällen des $ 20 Absatz 1
Nummer 10 Buchstabe b Satz 2 am Tag nach der Be-
schlussfassung über die Verwendung und in den Fällen
des & 22 Absatz 4 des Umwandlungssteuergesetzes
am Tag nach der Veräußerung. ®DieKapitalertragsteuer

entsteht in den Fällen des $ 20 Absatz 1 Nummer 10
Buchstabe b Satz 3 zum Ende des Wirtschaftsjah-
res. *Die Absätze 1 bis 4 und 5 Satz 2 sind entspre-
chend anzuwenden. °Der Schuldner der Kapitalerträge
haftet für die Kapitalertragsteuer, soweit sie auf ver-
deckte Gewinnausschüttungen und auf Veräußerungen
imSinnedes $ 22Absatz 4 des Umwandlungssteuer-
gesetzes entfällt.

(7) !In den Fällen des $ 14 Absatz 3 des Körper-
schaftsteuergesetzes entsteht die Kapitalertragsteuer
in dem Zeitpunkt der Feststellung der Handelsbilanz
der Organgesellschaft; sie entsteht spätestens acht
Monate nach Ablauf des Wirtschaftsjahres der Organ-
gesellschaft. 2Die entstandene Kapitalertragsteuer ist
an dem auf den Entstehungszeitpunkt nachfolgenden
Werktag an das Finanzamt abzuführen, das für die Be-
steuerung der Organgesellschaft nach dem Einkommen
zuständig ist. 3im Übrigen sind die Absätze 1 bis 4 ent-
sprechend anzuwenden.

& 44a
Abstandnahme vom Steuerabzug

(1) Bei KapitalerträgenimSinne des $ 43 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3, 4, 6, 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2, die
einem unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Gläu-
biger zufließen, ist der Steuerabzug nicht vorzunehmen,
1. soweit die Kapitalerträge zusammen mit den Kapi-

talerträgen, für die die Kapitalertragsteuer nach
& 44b zu erstatten ist, den Sparer-Pauschbetrag
nach & 20 Absatz 9 nicht übersteigen,

2. wenn anzunehmen ist, dass auch für Fälle der
Günstigerprüfungnach$&32dAbsatz6 keineSteuer
entsteht.
(2) "Voraussetzung für die Abstandnahme vom

Steuerabzug nach Absatz 1 ist, dass dem nach $ 44
Absatz 1 zum Steuerabzug Verpflichteten in den Fällen
1. des Absatzes 1 Nummer 1 ein Freistellungsauftrag

des Gläubigers der Kapitalerträge nach amtlich vor-
geschriebenem Vordruck oder

2. des Absatzes 1 Nummer 2 eine Nichtveranlagungs-
Bescheinigung des für den Gläubiger zuständigen
Wohnsitzfinanzamts

vorliegt.2Inden Fällendes Satzes 1 Nummer2 ist die
Bescheinigung unter dem Vorbehalt des Widerrufs aus-
zustellen. ®IhreGeltungsdauerdarf höchstens drei
Jahre betragen und muss am Schluss eines Kalender-
jahres enden. *Fordert das Finanzamt die Bescheini-
gung zurück oder erkennt der Gläubiger, dass die
Voraussetzungen für ihre Erteilung weggefallen sind,
so hat er dem Finanzamt die Bescheinigung zurückzu-
geben.

(3) Der nach $ 44 Absatz 1 zum SteuerabzugVer-
pflichtete hat in seinen Unterlagen das Finanzamt, das
die Bescheinigung erteilt hat, den Tag der Ausstellung
der Bescheinigung und die in der Bescheinigung ange-
gebene Steuer- und Listennummer zu vermerken sowie
die Freistellungsaufträge aufzubewahren.

(4) 'Ist derGläubiger
1. eine von der Körperschaftsteuer befreite inländische

Körperschaft, Personenvereinigung oder \Vermö-
gensmasse oder



2. eine inländische juristische Person des öffentlichen
Rechts,

so ist der Steuerabzug bei Kapitalerträgen im Sinne des
&43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, 6, 7 und 8 bis 12 sowie
Satz 2 nicht vorzunehmen. 2Dies gilt auch, wenn es
sich bei den Kapitalerträgen um Bezüge im Sinne des
& 20 Absatz 1 Nummer 1 und 2 handelt, die der Gläu-
biger von einer von der Körperschaftsteuer befreiten
Körperschaft bezieht. 3Voraussetzung ist, dass der
GläubigerdemSchuldneroder demdie Kapitalerträge
auszahlenden inländischen Kreditinstitut oder inländi-
schen Finanzdienstleistungsinstitut durch eine Be-
scheinigung des für seine Geschäftsleitung oder seinen
Sitz zuständigen Finanzamts nachweist, dass er eine
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masseimSinnedesSatzes1Nummer1 oder2 ist.*Ab-
satz 2 Satz 2 bis 4 und Absatz 3 gelten entspre-
chend. ®Diein Satz 3 bezeichnete Bescheinigung wird
nicht erteilt, wenn die Kapitalerträge in den Fällen des
Satzes 1 Nummer 1 in einem wirtschaftlichenGe-
schäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der
Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist, oder wenn sie
in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 in einem nicht
von der Körperschaftsteuer befreiten Betrieb gewerbli-
cher Art anfallen.

(5) 'Bei KapitalerträgenimSinnedes $ 43Absatz 1
Satz 1 Nummer 6, 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2, die
einem unbeschränkt oder beschränkt einkommensteu-
erpflichtigenGläubigerzufließen,ist der Steuerabzug
nicht vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge Betriebs-
einnahmen des Gläubigers sind und die Kapitalertrag-
steuerbei ihmauf GrundderArt seinerGeschäfteauf
Dauer höher wäre als die gesamte festzusetzende Ein-
kommensteuer oder Körperschaftsteuer. ?Ist der Gläu-
biger ein Lebens- oder Krankenversicherungsunterneh-
men als Organgesellschaft, ist für die Anwendung des
Satzes 1 eine bestehendeOrganschaftim Sinne des
& 14 des Körperschaftsteuergesetzes nicht zu berück-
sichtigen, wenn die beim Organträger anzurechnende
Kapitalertragsteuer, einschließlich der Kapitalertrag-
steuer des Lebens- oder Krankenversicherungsunter-
nehmens, die auf Grund von & 19 Absatz 5 des Körper-
schaftsteuergesetzes anzurechnen wäre, höher wäre,
als die gesamte festzusetzende Körperschaftsteu-
er. 3Für die Prüfung der Voraussetzung des Satzes 2
ist auf die Verhältnisse der dem Antrag auf Erteilung
einer Bescheinigung im Sinne des Satzes 4 vorange-
henden drei Veranlagungszeiträume abzustellen. *Die
Voraussetzung des Satzes 1 ist durch eine Bescheini-
gung des für den Gläubiger zuständigen Finanzamts
nachzuweisen. ®DieBescheinigung ist unter dem Vor-
behalt des Widerrufs auszustellen. $Die Voraussetzung
des Satzes2 ist gegenüberdemfür denGläubigerzu-
ständigen Finanzamt durch eine Bescheinigung des für
den Organträger zuständigen Finanzamts nachzuwei-
sen.

(6) "VoraussetzungfürdieAbstandnahmevomSteu-
erabzug nach den Absätzen 1, 4 und 5 bei Kapitalerträ-
gen im Sinne des $ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6, 7
und 8 bis 12 sowie Satz 2 ist, dass die Teilschuldver-
schreibungen, die Anteile an der Sammelschuldbuch-
forderung, die Wertrechte, die Einlagen und Guthaben
oder sonstigen Wirtschaftsgüter im Zeitpunkt des Zu-
fließens der Einnahmen unter dem Namen des Gläubi-
gers der Kapitalerträge bei der die Kapitalerträge aus-

3475

zahlenden Stelle verwahrt oder verwaltet werden. ?Ist
dies nicht der Fall, ist die Bescheinigung nach & 45a
Absatz 2 durch einen entsprechenden Hinweis zu kenn-
zeichnen.

(7) 'Ist derGläubigereine inländische
1. Körperschaft, Personenvereinigung oder \Vermö-

gensmasseim Sinne des $ 5 Absatz 1 Nummer9
des Körperschaftsteuergesetzes oder

2. Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen
Zwecken dient, oder

3. juristische Person des Öffentlichen Rechts, die aus-
schließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken
dient,

so ist der Steuerabzug bei Kapitalerträgen im Sinne des
&43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7a bis 7c nicht vorzuneh-
men. ?Der Steuerabzug vom Kapitalertrag ist außerdem
nicht vorzunehmen bei Kapitalerträgen im Sinne des
& 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, soweit es sich um
Erträge aus Anteilen an Gesellschaften mit beschränk-
ter Haftung, Namensaktien nicht börsennotierter Ak-
tiengesellschaften und Anteilen an Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften sowie aus Genussrechten
handelt,undbei KapitalerträgenimSinnedes&43Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3; Voraussetzung für die
Abstandnahme bei Kapitalerträgen aus Genussrechten
im Sinne des & 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und
Kapitalerträgenim Sinne des & 43 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 ist, dass die Genussrechte und Wirtschafts-
güter im Sinne des $ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer2
nicht sammelverwahrt werden. ®Beiallen übrigen Kapi-
talerträgennach$ 43Absatz1Satz 1 Nummer1 und2
ist844bAbsatz6sinngemäßanzuwenden.*Vorausset-
zung für die Anwendung der Sätze 1 und2 ist, dass der
Gläubiger durch eine Bescheinigung des für seine Ge-
schäftsleitung oder seinen Sitz zuständigen Finanzamts
nachweist, dass er eine Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse nach Satz 1 ist. Absatz 4
gilt entsprechend.

(8) 'Ist derGläubiger
1. eine nach 8 5 Absatz 1 mit Ausnahme der Nummer 9

des Körperschaftsteuergesetzes oder nach anderen
Gesetzen von der Körperschaftsteuer befreite Kör-
perschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse oder

2. eine inländische juristische Person des öffentlichen
Rechts, die nicht in Absatz 7 bezeichnet ist,

so ist der Steuerabzug bei Kapitalerträgen im Sinne des
& 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, soweit es sich um
Erträge aus Anteilen an Gesellschaften mit beschränk-
ter Haftung, Namensaktien nicht börsennotierter Ak-
tiengesellschaften und Erwerbs- und Wirtschafts-
genossenschaften handelt, sowie von Erträgen aus
Genussrechten im Sinne des $ 43 Absatz 1 Satz 1
Nummer1 und KapitalerträgenimSinnedes $ 43Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 unter der Voraussetzung,
dass diese Wirtschaftsgüter nicht sammelverwahrt wer-
den,undbeiKapitalerträgenimSinnedes$43Absatz1
Satz 1 Nummer 7a nur in Höhe von drei Fünfteln vor-
zunehmen. ?Bei allen übrigen Kapitalerträgen nach 8 43
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 ist $ 44b Absatz 6 in
VerbindungmitSatz 1 sinngemäßanzuwenden(Erstat-
tung von zwei Fünfteln der gesetzlich in $ 43a vorge-
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schriebenen Kapitalertragsteuer). 3Voraussetzung für
die Anwendungdes Satzes 1 ist, dass der Gläubiger
durch eine Bescheinigung des für seine Geschäftslei-
tung oder seinen Sitz zuständigen Finanzamts nach-
weist, dass er eine Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse im Sinne des Satzes 1 ist. *Ab-
satz 4 gilt entsprechend.

(9) 'Ist der Gläubigerder Kapitalerträgeim Sinne
des & 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 eine be-
schränkt steuerpflichtige Körperschaft im Sinne des
& 2 Nummer 1 des Körperschaftsteuergesetzes, so
werden zwei Fünftel der einbehaltenen und abgeführten
Kapitalertragsteuererstattet.?8 50d Absatz 1 Satz 3
bis 9, Absatz 3 und 4 ist entsprechend anzuwen-
den. 3Der Anspruch auf eine weitergehende Freistel-
lung und Erstattung nach 8 50d Absatz 1 in Verbindung
mit $ 43b oder nach einem Abkommen zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung bleibt unberührt. “Verfahren
nach den vorstehenden Sätzen und nach $ 50d Ab-
satz 1 soll das Bundeszentralamt für Steuern verbin-
den.

&44b
Erstattung der Kapitalertragsteuer

(1) 'Bei KapitalerträgenimSinnedes $ 43Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 und 2, die einem unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtigen und in den Fällen des $ 44a
Absatz 5 auch einem beschränkt einkommensteuer-
pflichtigenGläubigerzufließen,wirdaufAntragdieein-
behaltene und abgeführte Kapitalertragsteuer unter den
Voraussetzungen des 8 44a Absatz 1 Nummer 2, Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 5 in dem dort be-
stimmten Umfang erstattet. ?Dem Antrag auf Erstattung
sind
a) die Nichtveranlagungs-Bescheinigung nach & 44a

Absatz 2 Satz 1 Nummer2 sowie eine Steuerbe-
scheinigung nach 8 45a Absatz 3 oder

b) die Bescheinigungnach$ 44aAbsatz 5 sowie eine
Steuerbescheinigungnach$ 45aAbsatz2 oderAb-
satz 3 beizufügen.
(2) 'Für die Erstattungist das Bundeszentralamtfür

Steuern zuständig. ?Der Antrag ist nach amtlich vorge-
schriebenem Muster zu stellen und zu unterschreiben.

(3) 'Die Antragsfristendet am 31. Dezemberdes
Jahres, das dem Kalenderjahr folgt, in dem die Einnah-
men zugeflossen sind. ?Die Frist kann nicht verlängert
werden.

(4) Die Erstattung ist ausgeschlossen, wenn die vor-
geschriebenen Steuerbescheinigungen nicht vorgelegt
oder durch einen Hinweis nach $ 44a Absatz 6 Satz 2
gekennzeichnet worden sind.

(5) 'Ist Kapitalertragsteuereinbehaltenoder abge-
führt worden, obwohl eine Verpflichtung hierzu nicht
bestand, oder hat der Gläubiger dem nach $ 44 Ab-
satz 1 zum Steuerabzug Verpflichteten die Bescheini-
gungnach$ 43Absatz2 Satz 4, den Freistellungsauf-
trag, die Nichtveranlagungs-Bescheinigung oder die
Bescheinigungen nach $ 44a Absatz 4 oder Absatz 5
erst zu einem Zeitpunkt vorgelegt, zu dem die Kapital-
ertragsteuer bereits abgeführt war, oder nach diesem
Zeitpunkterstdie Erklärungnach$ 43Absatz2 Satz 3
Nummer 2 abgegeben, ist auf Antrag des nach & 44
Absatz 1 zum Steuerabzug Verpflichteten die Steueran-

meldung(845aAbsatz1)insoweitzu ändern;stattdes-
sen kann der zum Steuerabzug Verpflichtete bei der
folgenden Steueranmeldung die abzuführende Kapital-
ertragsteuer entsprechend kürzen. ?Erstattungsberech-
tigt ist der Antragsteller. 3Die vorstehenden Sätze sind
in den Fällen des Absatzes 6 nicht anzuwenden.
(6) '!WerdenKapitalerträgeim Sinne des $ 43 Ab-

satz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 durch ein inländisches
Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des
& 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b, das die
Wertpapiere, Wertrechte oder sonstigen Wirtschaftsgü-
ter unter dem Namen des Gläubigers verwahrt oder ver-
waltet, als Schuldner der Kapitalerträge oder für Rech-
nung des Schuldners gezahlt, kann das Kredit- oder
Finanzdienstleistungsinstitut die einbehaltene und ab-
geführte Kapitalertragsteuer dem Gläubiger der Kapital-
erträge bis zur Ausstellung einer Steuerbescheinigung,
längstens bis zum 31. März des auf den Zufluss der
Kapitalerträge folgenden Kalenderjahres, unter den
folgenden Voraussetzungen erstatten:
1. dem Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut wird

eine Nichtveranlagungs-Bescheinigung nach & 44a
Absatz2 Satz 1 Nummer2 fürdenGläubigervorge-
legt,

2. dem Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut wird
eine Bescheinigung nach & 44a Absatz 5 für den
Gläubigervorgelegt,

3. dem Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut wird
eineBescheinigungnach$ 44aAbsatz 7 Satz 4 für
den Gläubiger vorgelegt und eine Abstandnahme
war nicht möglich oder

4. dem Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut wird
eineBescheinigungnach$ 44aAbsatz8 Satz 3 für
den Gläubiger vorgelegt und die teilweise Abstand-
nahme war nicht möglich; in diesen Fällen darf die
Kapitalertragsteuer nur in Höhe von zwei Fünfteln
erstattet werden.

2Das erstattende Kredit- oder Finanzdienstleistungsin-
stituthaftetin sinngemäßerAnwendungdes &44 Ab-
satz 5 für zu Unrecht vorgenommene Erstattungen; für
die Zahlungsaufforderunggilt $ 219 Satz 2 der Abga-
benordnung entsprechend. ®DasKredit- oder Finanz-
dienstleistungsinstitut hat die Summe der Erstattungs-
beträge in der Steueranmeldung gesondert anzugeben
und von der von ihm abzuführenden Kapitalertrag-
steuer abzusetzen. *Wird dem Kredit- oder Finanz-
dienstleistungsinstitut ein Freistellungsauftrag erteilt,
der auch Kapitalerträge im Sinne des Satzes 1 erfasst,
oder führt das Institut einen Verlustausgleich nach
&43aAbsatz3 Satz 2 unterEinbeziehungvon Kapital-
erträgen im Sinne des Satzes 1 aus, so hat es bis zur
Ausstellung der Steuerbescheinigung, längstens bis
zum 31. März des auf den Zufluss der Kapitalerträge
folgenden Kalenderjahres, die einbehaltene und abge-
führte Kapitalertragsteuer auf diese Kapitalerträge zu
erstatten; Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.

845
Ausschluss der

Erstattung von Kapitalertragsteuer
!Iin den Fällen, in denen die Dividende an einen an-

deren als an den Anteilseigner ausgezahlt wird, ist die
Erstattung von Kapitalertragsteuer an den Zahlungs-



empfänger ausgeschlossen. ?Satz 1 gilt nicht für den
Erwerber eines Dividendenscheins in den Fällen des
& 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a. ®Inden
Fällen des $ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b
ist die Erstattung von Kapitalertragsteuer an den Erwer-
ber von Zinsscheinen nach $ 37 Absatz 2 der Abgaben-
ordnung ausgeschlossen.

& 45a
Anmeldung und

Bescheinigung der Kapitalertragsteuer
(1) !DieAnmeldungdereinbehaltenenKapitalertrag-

steuer ist dem Finanzamt innerhalb der in 8 44 Absatz 1
oder Absatz 7 bestimmten Frist nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck auf elektronischem Weg nach
Maßgabe der Steuerdaten-Übermittlungsverordnung
zu übermitteln.2Satz 1 gilt entsprechend,wenn ein
Steuerabzug nicht oder nicht in voller Höhe vorzuneh-
menist. 3DerGrundfürdie Nichtabführungistanzuge-
ben. *Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung
unbilliger Härten auf eine elektronische Übermittlung
verzichten; in diesem Fall ist die Kapitalertragsteuer-
Anmeldung von dem Schuldner, der den Verkaufsauf-
trag ausführenden Stelle, der auszahlenden Stelle oder
einer vertretungsberechtigten Person zu unterschrei-
ben.
(2) 'In denFällendes$43Absatz1Satz1Nummer1

bis 4, 7a und 7b sind der Schuldner der Kapitalerträge
und in den Fällen des $ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6,
7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 die die Kapitalerträge aus-
zahlende Stelle vorbehaltlich des Absatzes 3 verpflich-
tet, dem Gläubiger der Kapitalerträge auf Verlangen
eine Bescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem
Muster auszustellen, die die nach $&32d erforderlichen
Angaben enthält. 2Die Bescheinigung braucht nicht
unterschrieben zu werden, wenn sie in einem maschi-
nellen Verfahren ausgedruckt worden ist und den Aus-
stellererkennenlässt.3844aAbsatz6 gilt sinngemäß;
über die zu kennzeichnenden Bescheinigungen haben
die genannten Institute und Unternehmen Aufzeichnun-
gen zu führen. *Diese müssen einen Hinweis auf den
Buchungsbeleg über die Auszahlung an den Empfänger
der Bescheinigung enthalten.

(3) 'Werden Kapitalerträge für Rechnung des
Schuldners durch ein inländisches Kreditinstitut oder
ein inländisches Finanzdienstleistungsinstitut gezahlt,
so hat anstelle des Schuldners das Kreditinstitut oder
das Finanzdienstleistungsinstitut die Bescheinigung zu
erteilen.?Satz 1 gilt in den Fällendes $ 20 Absatz 1
Nummer 1 Satz 4 entsprechend; der Emittent der Ak-
tien gilt insoweit als Schuldner der Kapitalerträge.

(4) "Eine Bescheinigungnach Absatz 2 oder Ab-
satz 3 ist auch zu erteilen, wenn in Vertretungdes Gläu-
bigers ein Antrag auf Erstattung der Kapitalertragsteuer
nach844bgestelltwordenistodergestelltwird.?Satz1
giltentsprechend,wennnach$ 44aAbsatz8 Satz1der
Steuerabzug nur nicht in voller Höhe vorgenommen
worden ist.

(5) '!EineErsatzbescheinigungdarf nur ausgestellt
werden, wenn die Urschrift nach den Angaben des
Gläubigers abhanden gekommen oder vernichtet
ist. 2Die Ersatzbescheinigung muss als solche gekenn-
zeichnet sein. ®Über die Ausstellung von Ersatzbe-
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scheinigungen hat der Aussteller Aufzeichnungen zu
führen.

(6) "Eine Bescheinigung,die den Absätzen2 bis 5
nicht entspricht, hat der Aussteller zurückzufordern
und durch eine berichtigte Bescheinigung zu erset-
zen. 2Die berichtigte Bescheinigung ist als solche zu
kennzeichnen. ?Wird die zurückgeforderte Bescheini-
gung nicht innerhalb eines Monats nach Zusendung
der berichtigten Bescheinigung an den Aussteller zu-
rückgegeben, hat der Aussteller das nach seinen Unter-
lagen für den Empfänger zuständige Finanzamt schrift-
lich zu benachrichtigen.
(7) "DerAusstellereinerBescheinigung,diedenAb-

sätzen 2 bis 5 nicht entspricht, haftet für die auf Grund
der Bescheinigung verkürzten Steuern oder zu Unrecht
gewährten Steuervorteile. ?Ist die Bescheinigung nach
Absatz 3 durch ein inländisches Kreditinstitut oder ein
inländisches Finanzdienstleistungsinstitut auszustellen,
so haftet der Schuldner auch, wenn er zum Zweck der
Bescheinigung unrichtige Angaben macht. 3Der Aus-
steller haftet nicht
1. in den Fällen des Satzes 2,
2. wenn er die ihm nach Absatz 6 obliegenden Ver-

pflichtungen erfüllt hat.

845b
Erstattung von Kapitalertragsteuer
auf Grund von Sammelanträgen

(1) !Wird in den Fällendes $ 44b Absatz 1 derAn-
trag auf Erstattung von Kapitalertragsteuer in Vertre-
tung des Gläubigers der Kapitalerträge durch einen Ver-
treter im Sinne des Absatzes 2 gestellt, kann von der
Nichtveranlagungs-Bescheinigung nach $ 44a Absatz 2
Satz 1 Nummer2 oderder Bescheinigungnach$ 44a
Absatz 5 sowie der Steuerbescheinigung nach $&45a
Absatz 2 oder 3 abgesehen werden, wenn der Vertreter
versichert, dass
1. eine Bescheinigungim Sinne des $&45a Absatz 2

oder 3 als ungültig gekennzeichnet oder nach den
Angaben des Gläubigers der Kapitalerträge abhan-
den gekommen oder vernichtet ist,

2. die Wertpapiere oder die Kapitalforderungen im Zeit-
punkt des Zufließens der Einnahmen in einem auf
den Namen des Vertreters lautenden Wertpapierde-
pot bei einem inländischen Kreditinstitut oder bei der
inländischen Zweigniederlassung eines der in $ 53b
Absatz 1 oder Absatz 7 des Gesetzes über das
Kreditwesen genannten Institute oder Unternehmen
verzeichnet waren oder bei Vertretern im Sinne des
Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 zu diesem Zeitpunkt
der Geschäftsanteil vom Vertreter verwaltet wurde,

3. eine Nichtveranlagungs-Bescheinigung nach & 44a
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 oder eine Bescheinigung
nach & 44a Absatz 5 vorliegt und

4. die Angaben in dem Antrag wahrheitsgemäß nach
bestem Wissen und Gewissen gemacht worden
sind.

2Über Anträge, in denen ein Vertreter versichert, dass
die Bescheinigungim Sinnedes $ 45aAbsatz 2 oder
Absatz 3 als ungültig gekennzeichnet oder nach den
Angaben des Gläubigers der Kapitalerträge abhanden
gekommen oder vernichtet ist, haben die Vertreter
Aufzeichnungen zu führen.
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(2) "Absatz1 giltfürAnträge,die
1. eine Kapitalgesellschaft in Vertretung ihrer Arbeit-

nehmer stellt, soweit es sich um Einnahmen aus An-
teilen handelt, die den Arbeitnehmern von der Kapi-
talgesellschaft überlassen worden sind und von ihr,
einem inländischen Kreditinstitut oder einer inländi-
schen Zweigniederlassung eines der in $ 53b Ab-
satz 1 oder 7 des Gesetzes über das Kreditwesen
genannten Institute oder Unternehmen verwahrt
werden;

2. der von einer Kapitalgesellschaft bestellte Treuhän-
der in Vertretung der Arbeitnehmer dieser Kapitalge-
sellschaft stellt, soweit es sich um Einnahmen aus
Anteilen handelt, die den Arbeitnehmern von der
Kapitalgesellschaft überlassen worden sind und
von dem Treuhänder, einem inländischen Kreditinsti-
tut oder einer inländischen Zweigniederlassung ei-
nes der in & 53b Absatz 1 oder 7 des Gesetzes über
das Kreditwesen genannten Institute oder Unterneh-
men verwahrt werden;

3. eine Erwerbs- oder Wirtschaftsgenossenschaft in
Vertretung ihrer Mitglieder stellt, soweit es sich um
Einnahmen aus Anteilen an dieser Genossenschaft
handeltund nichtdie Abstandnahmegemäß$ 44a
Absatz 8 durchgeführt wurde.

2DenArbeitnehmernimSinnedes Satzes1 Nummer1
und 2 stehen Arbeitnehmer eines mit der Kapitalgesell-
schaft verbundenen Unternehmens (8 15 des Aktienge-
setzes) sowie frühere Arbeitnehmer der Kapitalgesell-
schaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens
gleich. 3Den von der Kapitalgesellschaft überlassenen
Anteilen stehen Aktien gleich, die den Arbeitnehmern
bei einer Kapitalerhöhung auf Grund ihres Bezugs-
rechts aus den von der Kapitalgesellschaft überlasse-
nen Aktien zugeteilt worden sind oder die den Arbeit-
nehmern auf Grund einer Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln gehören.

(2a) 'SammelanträgeaufvolleoderteilweiseErstat-
tung können auch Gesamthandsgemeinschaften für
ihre Mitgliederim Sinne von & 44a Absatz 7 und 8
stellen. 2Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzu-
wenden.

(3) "Erkenntder Vertreterdes Gläubigersder Kapi-
talerträge vor Ablauf der Festsetzungsfrist im Sinne
der 88 169bis 171derAbgabenordnung,dass die Er-
stattung ganz oder teilweise zu Unrecht festgesetzt
worden ist, so hat er dies dem Bundeszentralamt für
Steuern anzuzeigen. ?Das Bundeszentralamt für Steu-
ern hat die zu Unrecht erstatteten Beträge von dem
Gläubiger zurückzufordern, für den sie festgesetzt wor-
den sind. 3DerVertreterdes Gläubigershaftetfür die
zurückzuzahlenden Beträge.

(4) '8 44b Absatz 1 bis 4 gilt entsprechend.Die
Antragsfrist gilt als gewahrt, wenn der Gläubiger die
beantragendeStellebis zu dem in$ 44bAbsatz 3 be-
zeichneten Zeitpunkt schriftlich mit der Antragstellung
beauftragt hat.
(5) Die Vollmacht,den Antrag auf Erstattungvon

Kapitalertragsteuer zu stellen, ermächtigt zum Empfang
derSteuererstattung.

8 45cC
(weggefallen)

845d
Mitteilungen an das

Bundeszentralamt für Steuern
(1) 'Wer nach & 44 Absatz 1 dieses Gesetzesund

& 7 des Investmentsteuergesetzes zum Steuerabzug
verpflichtet ist oder auf Grund von Sammelanträgen
nach & 45b Absatz 1 und 2 die Erstattung von Kapital-
ertragsteuer beantragt, hat dem Bundeszentralamt für
Steuern bis zum 31. Mai des Jahres, das auf das Jahr
folgt, in dem die Kapitalerträge den Gläubigern zuflie-
Ben, folgende Daten zu übermitteln:
1. Vor- und Zunamen sowie das Geburtsdatum der Per-

son - gegebenenfalls auch des Ehegatten -, die den
Freistellungsauftragerteilthat(Auftraggeber),

2. Anschrift des Auftraggebers,
3. bei den Kapitalerträgen, für die ein Freistellungsauf-

trag erteilt worden ist,
a) die Kapitalerträge,bei denen vom Steuerabzug

Abstand genommen worden ist oder bei denen
auf Grund des Freistellungsauftragsgemäß
& 44b Absatz 6 Satz 4 oder gemäß 8 7 Absatz 5
Satz 1 des Investmentsteuergesetzes Kapitaler-
tragsteuererstattetwurde,

b) die Kapitalerträge, bei denen die Erstattung von
Kapitalertragsteuer beim Bundeszentralamt für
Steuern beantragt worden ist,

4. Namen und Anschrift des Empfängers des Freistel-
lungsauftrags.

2Die Datenübermittlung hat nach amtlich vorgeschrie-
benem Datensatz auf amtlich vorgeschriebenen ma-
schinell verwertbaren Datenträgern zu erfolgen. ®Im
Übrigen findet $ 150 Absatz 6 der Abgabenordnung
entsprechende Anwendung. “Das Bundeszentralamt
für Steuern kann auf Antrag eine Übermittlung nach
amtlich vorgeschriebenem Vordruck zulassen, wenn
eine Übermittlung nach Satz 2 eine unbillige Härte mit
sich bringen würde.

(2) 'Das Bundeszentralamtfür SteuerndarfdenSo-
zialleistungsträgern die Daten nach Absatz 1 mitteilen,
soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung
zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens
erforderlich ist oder der Betroffene zustimmt. ?Für
Zwecke des Satzes 1 ist das Bundeszentralamt für
Steuern berechtigt, die ihm von den Sozialleistungsträ-
gern übermittelten Daten mit den vorhandenen Daten
nach Absatz 1 im Wege des automatisierten Datenab-
gleichs zu überprüfen und das Ergebnis den Sozialleis-
tungsträgern mitzuteilen.

(3) !Ein inländischer Versicherungsvermittlerim
Sinne des $ 59 Absatz 1 des Versicherungsvertrags-
gesetzes hat bis zum 30. März des Folgejahres das
Zustandekommen eines Vertrages im Sinne des $ 20
Absatz 1 Nummer 6 zwischen einer im Inland ansässi-
gen Person und einem Versicherungsunternehmen mit
Sitz und GeschäftsleitungimAuslandgegenüberdem
Bundeszentralamt für Steuern mitzuteilen; dies gilt
nicht, wenn das Versicherungsunternehmen eine Nie-
derlassung im Inland hat oder das Versicherungsunter-
nehmen dem Bundeszentralamt für Steuern bis zu die-
sem Zeitpunkt das Zustandekommen eines Vertrages
angezeigt und den Versicherungsvermittler hierüber in



Kenntnis gesetzt hat. 2Folgende Daten sind zu übermit-
teln:
1. Vor- und Zunamen sowie das Geburtsdatum, An-

schrift und Steueridentifikationsnummer des Versi-
cherungsnehmers,

2. Vertragsnummer oder sonstige Kennzeichnung des
Vertrages,

3. Versicherungssumme und Laufzeit,
4. Angabe, ob es sich um einen konventionellen, einen

fondsgebundenen oder einen vermögensverwalten-
den Versicherungsvertrag handelt.

3Die Regelungen des Absatzes 1 Satz 2 bis 4 sind ent-
sprechend anzuwenden.

& 45e
Ermächtigung für

Zinsinformationsverordnung
1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
die Richtlinie2003/48/EGdes Ratesvom3. Juni 2003
(ABl. EU Nr. L 157S. 38) in der jeweilsgeltendenFas-
sung im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen um-
zusetzen. ?8 45d Absatz 1 Satz 2 bis 4 und Absatz 2
sind entsprechend anzuwenden.

4. Veranlagung von
Steuerpflichtigen mit

steuerabzugspflichtigen Einkünften

8 46
Veranlagung bei Bezug von

Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
(1) (weggefallen)
(2) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise aus

Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, von denen ein
Steuerabzug vorgenommen worden ist, so wird eine
Veranlagung nur durchgeführt,
1. wenn die positive Summe der einkommensteuer-

pflichtigen Einkünfte, die nicht dem Steuerabzug
vom Arbeitslohn zu unterwerfen waren, vermindert
um die darauf entfallenden Beträge nach 8 13 Ab-
satz 3 und $ 24a, oder die positive Summe der
Einkünfte und Leistungen, die dem Progressions-
vorbehalt unterliegen, jeweils mehr als 410 Euro
beträgt;

2. wenn der Steuerpflichtige nebeneinander von meh-
reren Arbeitgebern Arbeitslohn bezogen hat; das
gilt nicht, soweit nach & 38 Absatz 3a Satz 7
ArbeitsIiohn von mehreren Arbeitgebern für den
Lohnsteuerabzug zusammengerechnet worden ist;

3. wenn bei einemSteuerpflichtigendie Summeder
beim Steuerabzugvom Arbeitsiohnnach $ 39b
Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe b bis d be-
rücksichtigten Teilbeträge der Vorsorgepauschale
größer ist als die abziehbaren Vorsorgeaufwendun-
gen nach 8 10 Absatz 1 Nummer 3 und Nummer 3a
in Verbindung mit Absatz 4;

39a.wenn von Ehegatten, die nach den 88 26, 26b zu-
sammen zur Einkommensteuer zu veranlagen sind,
beide Arbeitslohn bezogen haben und einer für den
Veranlagungszeitraum oder einen Teil davon nach
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derSteuerklasseVoderVI besteuertoderbeiSteu-
erklasseIV der Faktor($ 39f)eingetragenworden
ist;

4. wenn auf der Lohnsteuerkarte eines Steuerpflichti-
gen ein Freibetragim Sinne des $ 39a Absatz 1
Nummer 1 bis 3, 5 oder 6 eingetragen worden ist;
dasselbe gilt für einen Steuerpflichtigen, der zum
Personenkreis des $ 1 Absatz 2 gehört, wenn diese
Eintragungen auf einer Bescheinigung nach $&39c
erfolgt sind;

4a. wenn bei einem Elternpaar, bei dem die Vorausset-
zungendes $ 26 Absatz 1 Satz 1 nichtvorliegen,
a) bis c) (weggefallen)
d) imFalldes$ 33aAbsatz2 Satz6 das Elternpaar

gemeinsam eine Aufteilung des Abzugsbetrags
in einem anderen Verhältnis als je zur Hälfte be-
antragt oder

e) imFalldes$ 33bAbsatz5 Satz3 das Elternpaar
gemeinsam eine Aufteilung des Pauschbetrags
für behinderte Menschen oder des Pauschbe-
trags für Hinterbliebene in einem anderen Ver-
hältnis als je zur Hälfte beantragt.

2Die Veranlagungspflicht besteht für jeden Eltern-
teil, der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
bezogen hat;

5. wenn bei einem Steuerpflichtigen die Lohnsteuer
für einensonstigenBezug imSinne des $ 34 Ab-
satz 1 und 2 Nummer 2 und 4 nach 8 39b Absatz 3
Satz 9 oderfür einensonstigenBezugnach&39c
Absatz 5 ermittelt wurde;

5a. wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer von einem
sonstigen Bezug berechnet hat und dabei der
Arbeitslohn aus früheren Dienstverhältnissen des
KalenderjahresaußerBetrachtgebliebenist ($39b
Absatz 3 Satz 2, 8 41 Absatz 1 Satz 7, Großbuch-
stabe S);

6. wenn die Ehe des Arbeitnehmers im Veranlagungs-
zeitraum durch Tod, Scheidung oder Aufhebung
aufgelöst worden ist und er oder sein Ehegatte
der aufgelösten Ehe im Veranlagungszeitraum wie-
der geheiratet hat;

7. wenn
a) für einen unbeschränktSteuerpflichtigenim

Sinne des & 1 Absatz 1 auf der Lohnsteuerkarte
ein EhegatteimSinnedes $ 1aAbsatz 1 Num-
mer 2 berücksichtigt worden ist oder

b) für einen Steuerpflichtigen, der zum Personen-
kreis des & 1 Absatz 3 oder des $ la gehört,
das Betriebsstättenfinanzamt eine Bescheini-
gung nach $ 39c Absatz 4 erteilt hat; dieses
Finanzamt ist dann auch für die Veranlagung
zuständig;

8. wenn die Veranlagung beantragt wird, insbeson-
dere zur Anrechnung von Lohnsteuer auf die Ein-
kommensteuer. 2DerAntrag ist durch Abgabe einer
Einkommensteuererklärung zu stellen.

(3) !In den Fällendes Absatzes2 ist ein Betrag in
Höhe der einkommensteuerpflichtigen Einkünfte, von
denen der Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht vor-
genommen worden ist, vom Einkommen abzuzie-
hen, wenn diese Einkünfte insgesamt nicht mehr als
410 Euro betragen. ?Der Betrag nach Satz 1 vermindert
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sich um den Altersentlastungsbetrag, soweit dieser den
unterVerwendungdes nach&24a Satz 5 maßgeben-
den Prozentsatzes zu ermittelnden Anteil des Arbeits-
lohns mit Ausnahme der Versorgungsbezüge im Sinne
des & 19 Absatz 2 übersteigt, und um den nach & 13
Absatz 3 zu berücksichtigenden Betrag.

(4) 'Kommt nach Absatz 2 eine Veranlagungzur
Einkommensteuer nicht in Betracht, so gilt die Einkom-
mensteuer, die auf die Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit entfällt, für den Steuerpflichtigen durch den
Lohnsteuerabzug als abgegolten, soweit er nicht für zu-
wenig erhobene Lohnsteuer in Anspruch genommen
werden kann. 28 42b bleibt unberührt.

(5) DurchRechtsverordnungkannin den Fällendes
Absatzes 2 Nummer 1, in denen die einkommensteuer-
pflichtigen Einkünfte, von denen der Steuerabzug vom
Arbeitslohn nicht vorgenommen worden ist, den Betrag
von 410 Euro übersteigen, die Besteuerung so gemil-
dert werden, dass auf die volle Besteuerung dieser
Einkünfte stufenweise übergeleitet wird.

847
(weggefallen)

VII. Steuerabzug bei Bauleistungen

8 48
Steuerabzug

(1) "Erbringt jemand im Inland eine Bauleistung
(Leistender)an einen Unternehmerim Sinne des $ 2
des Umsatzsteuergesetzes oder an eine juristische
Person des öffentlichen Rechts (Leistungsempfänger),
ist der Leistungsempfänger verpflichtet, von der Ge-
genleistung einen Steuerabzug in Höhe von 15 Prozent
für Rechnung des Leistenden vorzunehmen. 2Vermietet
der Leistungsempfänger Wohnungen, so ist Satz 1
nicht auf Bauleistungen für diese Wohnungen anzu-
wenden, wenn er nicht mehr als zwei Wohnungen ver-
mietet. 3Bauleistungen sind alle Leistungen, die der
Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung
oder Beseitigung von Bauwerken dienen. *Als Leisten-
der gilt auch derjenige, der über eine Leistung abrech-
net, ohne sie erbracht zu haben.
(2) 'Der Steuerabzugmussnichtvorgenommenwer-

den, wenn der Leistende dem Leistungsempfänger eine
im Zeitpunkt der Gegenleistung gültige Freistellungsbe-
scheinigungnach$ 48b Absatz 1 Satz 1 vorlegtoder
die Gegenleistung im laufenden Kalenderjahr den fol-
genden Betrag voraussichtlich nicht übersteigen wird:
1. 15 000 Euro, wenn der Leistungsempfänger aus-

schließlich steuerfreie Umsätze nach $ 4 Nummer 12
Satz 1 des Umsatzsteuergesetzes ausführt,

2. 5 000 Euro in den übrigen Fällen.
2Für die Ermittlung des Betrags sind die für denselben
Leistungsempfänger erbrachten und voraussichtlich zu
erbringenden Bauleistungen zusammenzurechnen.

(3)GegenleistungimSinne des Absatzes 1 ist das
Entgelt zuzüglich Umsatzsteuer.
(4)Wenn der Leistungsempfängerden Steuerab-

zugsbetrag angemeldet und abgeführt hat,
1. ist8 160Absatz1Satz 1derAbgabenordnungnicht

anzuwenden,

2. sind $ 42d Absatz 6 und 8 und 8 50a Absatz 7 nicht
anzuwenden.

& 48a
Verfahren

(1) 'Der Leistungsempfängerhat bis zum zehnten
Tag nach Ablauf des Monats, in dem die Gegenleistung
im Sinne des $ 48 erbracht wird, eine Anmeldung nach
amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben, in der
er den Steuerabzug für den Anmeldungszeitraum selbst
zu berechnen hat. ?2DerAbzugsbetrag ist am zehnten
Tag nach Ablauf des Anmeldungszeitraums fällig und
an das für den Leistenden zuständige Finanzamt für
Rechnung des Leistenden abzuführen. 3DieAnmeldung
des Abzugsbetrags steht einer Steueranmeldung
gleich.

(2) DerLeistungsempfängerhatmitdemLeistenden
unter Angabe
1. des Namens und der Anschrift des Leistenden,
2. des Rechnungsbetrags, des Rechnungsdatums und

des Zahlungstags,
3. der Höhe des Steuerabzugs und
4. des Finanzamts, bei dem der Abzugsbetrag ange-

meldet worden ist,
über den Steuerabzug abzurechnen.
(3) "Der Leistungsempfängerhaftetfür einen nicht

oder zu niedrig abgeführten Abzugsbetrag. 2Der Leis-
tungsempfänger haftet nicht, wenn ihm im Zeitpunkt
der Gegenleistung eine Freistellungsbescheinigung
($ 48b) vorgelegenhat, auf deren Rechtmäßigkeiter
vertrauen konnte. ®Er darf insbesondere dann nicht
auf eine Freistellungsbescheinigung vertrauen, wenn
diese durch unlautere Mittel oder durch falsche Anga-
ben erwirkt wurde und ihm dies bekannt oder infolge
grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war. *Den Haf-
tungsbescheid erlässt das für den Leistenden zustän-
dige Finanzamt.

(4)8 50bgiltentsprechend.

&48b
Freistellungsbescheinigung

(1) !Auf Antragdes Leistendenhat das für ihn zu-
ständige Finanzamt, wenn der zu sichernde Steueran-
spruch nicht gefährdet erscheint und ein inländischer
Empfangsbevollmächtigter bestellt ist, eine Bescheini-
gung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu er-
teilen, die den Leistungsempfänger von der Pflicht zum
Steuerabzugbefreit.?Eine Gefährdungkommtinsbe-
sondere dann in Betracht, wenn der Leistende
1. Anzeigepflichten nach & 138 der Abgabenordnung

nicht erfüllt,
2. seiner Auskunfts- und Mitwirkungspflicht nach $ 90

der Abgabenordnung nicht nachkommt,
3. den Nachweis der steuerlichen Ansässigkeit durch

Bescheinigung der zuständigen ausländischen Steu-
erbehörde nicht erbringt.
(2) Eine Bescheinigung soll erteilt werden, wenn der

Leistende glaubhaft macht, dass keine zu sichernden
Steueransprüche bestehen.



(3) Inder Bescheinigungsindanzugeben:
1. Name, Anschrift und Steuernummer des Leistenden,
2. Geltungsdauer der Bescheinigung,
3. Umfang der Freistellung sowie der Leistungsemp-

fänger, wenn sie nur für bestimmte Bauleistungen
gilt,

4. das ausstellende Finanzamt.
(4) Wird eine Freistellungsbescheinigung aufgeho-

ben, die nur für bestimmte Bauleistungen gilt, ist dies
den betroffenen Leistungsempfängern mitzuteilen.

(5) Wenn eine Freistellungsbescheinigung vorliegt,
gilt 8 48 Absatz 4 entsprechend.

(6) 'Das Bundeszentralamtfür Steuernerteiltdem
LeistungsempfängerimSinnedes$ 48Absatz1Satz 1
im Wege einer elektronischen Abfrage Auskunft über
die beim Bundeszentralamt für Steuern gespeicherten
Freistellungsbescheinigungen. 2Mit dem Antrag auf die
Erteilung einer Freistellungsbescheinigung stimmt der
Antragsteller zu, dass seine Daten nach $ 48b Absatz 3
beim Bundeszentralamt für Steuern gespeichert wer-
den und dass über die gespeicherten Daten an die
Leistungsempfänger Auskunft gegeben wird.

8 48c
Anrechnung

(1) 'Soweit der Abzugsbetrageinbehaltenund an-
gemeldet worden ist, wird er auf vom Leistenden zu
entrichtende Steuern nacheinander wie folgt angerech-
net:
1. die nach $ 41a Absatz 1 einbehaltene und angemel-

dete Lohnsteuer,
2. die Vorauszahlungen auf die Einkommen- oder

Körperschaftsteuer,
3. die Einkommen- oder Körperschaftsteuer des Be-

steuerungs- oder Veranlagungszeitraums, in dem
die Leistung erbracht worden ist, und

4. die vom Leistenden im Sinne der 88 48, 48a anzu-
meldenden und abzuführenden Abzugsbeträge.

2Die Anrechnung nach Satz 1 Nummer 2 kann nur für
Vorauszahlungszeiträume innerhalb des Besteuerungs-
oder Veranlagungszeitraums erfolgen, in dem die Leis-
tung erbracht worden ist. 3DieAnrechnung nach Satz 1
Nummer 2 darf nicht zu einer Erstattung führen.
(2) "Auf Antragdes Leistendenerstattetdas nach

& 20a Absatz 1 der Abgabenordnung zuständige Fi-
nanzamt den Abzugsbetrag. ?Die Erstattung setzt
voraus, dass der Leistende nicht zur Abgabe von Lohn-
steueranmeldungen verpflichtet ist und eine Veranla-
gung zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer nicht
in Betracht kommt oder der Leistende glaubhaft macht,
dass im Veranlagungszeitraum keine zu sichernden
Steueransprüche entstehen werden. ®DerAntrag ist
nach amtlich vorgeschriebenem Muster bis zum Ablauf
des zweiten Kalenderjahres zu stellen, das auf das Jahr
folgt, in dem der Abzugsbetrag angemeldet worden ist;
weitergehende Fristen nach einem Abkommen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung bleiben unberührt.
(3) Das Finanzamtkanndie Anrechnungablehnen,

soweit der angemeldete Abzugsbetrag nicht abgeführt
worden ist und Anlass zu der Annahme besteht, dass
ein Missbrauch vorliegt.
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848d
Besonderheiten im

Fall von Doppelbesteuerungsabkommen
(1) 'Können Einkünfte,die dem Steuerabzugnach

& 48 unterliegen, nach einem Abkommen zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung nicht besteuert werden,
so sind die Vorschriften über die Einbehaltung, Abfüh-
rung und Anmeldung der Steuer durch den Schuldner
der Gegenleistung ungeachtet des Abkommens anzu-
wenden. ?Unberührt bleibt der Anspruch des Gläubi-
gers der Gegenleistung auf Erstattung der einbehalte-
nen und abgeführten Steuer. 3Der Anspruch ist durch
Antrag nach $ 48c Absatz 2 geltend zu machen. *Der
Gläubigerder Gegenleistunghat durch eine Bestäti-
gung der für ihn zuständigen Steuerbehörde des ande-
ren Staates nachzuweisen, dass er dort ansässig
ist. 5848b gilt entsprechend. $Der Leistungsempfänger
kann sich im Haftungsverfahren nicht auf die Rechte
des Gläubigers aus dem Abkommen berufen.

(2) Unbeschadetdes $ 5 Absatz 1 Nummer2 des
Finanzverwaltungsgesetzes liegt die Zuständigkeit für
Entlastungsmaßnahmen nach Absatz 1 bei dem nach
& 20a der Abgabenordnung zuständigen Finanzamt.

VIll. Besteuerung
beschränkt Steuerpflichtiger

849
Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte

(1) InländischeEinkünfteimSinneder beschränkten
Einkommensteuerpflicht(81 Absatz4)sind
1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen Land-

und Forstwirtschaft (88 13, 14);
2. Einkünfteaus Gewerbebetrieb(8815bis 17),

a) für den im Inland eine Betriebsstätte unterhal-
ten wird oder ein ständiger Vertreterbestellt ist,

b) die durch den Betrieb eigener oder gecharterter
Seeschiffe oder Luftfahrzeuge aus Beförderun-
gen zwischen inländischen und von inländi-
schen zu ausländischen Häfen erzielt werden,
einschließlich der Einkünfte aus anderen mit
solchen Beförderungen zusammenhängenden,
sich auf das Inland erstreckenden Beförde-
rungsleistungen,

c) die von einem Unternehmen im Rahmen einer
internationalen Betriebsgemeinschaft oder ei-
nes Pool-Abkommens, bei denen ein Unter-
nehmen mit Sitz oder Geschäftsleitungim
Inland die Beförderung durchführt, aus Beför-
derungen und Beförderungsleistungen nach
Buchstabe b erzielt werden,

d) die, soweit sie nicht zu den Einkünften im Sinne
der Nummern 3 und 4 gehören, durch im Inland
ausgeübte oder verwertetekünstlerische, sport-
liche, artistische, unterhaltende oder ähnliche
Darbietungen erzielt werden, einschließlich der
Einkünfte aus anderen mit diesen Leistungen
zusammenhängenden Leistungen, unabhängig
davon, wem die Einnahmen zufließen,

e) die unter den Voraussetzungen des 8 17 erzielt
werden, wenn es sich um Anteile an einer
Kapitalgesellschaft handelt,



aa)die ihrenSitz oder ihreGeschäftsleitungim
Inland hat oder

bb)bei derenErwerbauf GrundeinesAntrags
nach $ 13 Absatz 2 oder $ 21 Absatz 2
Satz 3 Nummer 2 des Umwandlungssteu-
ergesetzes nicht der gemeine Wert der ein-
gebrachten Anteile angesetzt worden ist
oder auf die 8 17 Absatz 5 Satz 2 anzuwen-
den war, oder

N) die, soweit sie nicht zu den Einkünften im Sinne
des Buchstaben a gehören, durch
aa) Vermietung und Verpachtung oder
bb)Veräußerung
von inländischem unbeweglichem Vermögen,
von Sachinbegriffen oder Rechten, die im In-
land belegen oder in ein inländisches öffentli-
ches Buch oder Register eingetragen sind oder
deren Verwertung in einer inländischen Be-
triebsstätte oder anderen Einrichtung erfolgt,
erzielt werden. ?Als Einkünfte aus Gewerbebe-
trieb gelten auch die Einkünfte aus Tätigkeiten
im Sinne dieses Buchstabens, die von einer
KörperschaftimSinnedes $ 2 Nummer1 des
Körperschaftsteuergesetzes erzielt werden, die
mit einer Kapitalgesellschaft oder sonstigen ju-
ristischen Person im Sinne des & 1 Absatz 1
Nummer 1 bis 3 des Körperschaftsteuergeset-
zes vergleichbar ist;

Einkünfteaus selbständigerArbeit (8 18),die im
Inland ausgeübt oder verwertet wird oder worden
ist, oder für die im Inland eine feste Einrichtung
oder eine Betriebsstätte unterhalten wird;
Einkünfteaus nichtselbständigerArbeit(8 19),die
a) im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder

worden ist,
b) aus inländischen öffentlichen Kassen ein-

schließlich der Kassen des Bundeseisenbahn-
vermögens und der Deutschen Bundesbank
mit Rücksicht auf ein gegenwärtiges oder
früheres Dienstverhältnis gewährt werden,
ohne dass ein Zahlungsanspruch gegenüber
der inländischen öffentlichen Kasse bestehen
muss,

c) als Vergütungfür eineTätigkeitals Geschäfts-
führer, Prokurist oder Vorstandsmitglied einer
GesellschaftmitGeschäftsleitungimInlandbe-
zogen werden,

& alsEntschädigungimSinnedes824Nummer1
für die Auflösung eines Dienstverhältnisses
gezahlt werden, soweit die für die zuvor ausge-
übte Tätigkeit bezogenen Einkünfte der inländi-
schen Besteuerung unterlegen haben,

e) an Bord eines im internationalen Luftverkehr
eingesetzten Luftfahrzeugs ausgeübt wird, das
von einem Unternehmen mit Geschäftsleitung
im Inland betrieben wird;

Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des
a) $ 20 Absatz 1 Nummer1 mit Ausnahmeder

Erträge aus Investmentanteilen im Sinne des
& 2 des Investmentsteuergesetzes, Nummer 2,
4, 6 und 9, wenn der Schuldner Wohnsitz, Ge-
schäftsleitung oder Sitz im Inland hat oder

wenn es sich um Fälle des $ 44 Absatz 1 Satz 4
Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb
dieses Gesetzes handelt; dies gilt auch für
Erträge aus Wandelanleihen und Gewinnobli-
gationen,

b) 820 Absatz1Nummer1 inVerbindungmitden
88 2 und 7 des Investmentsteuergesetzes
aa) bei ErträgenimSinnedes $ 7Absatz3 des

Investmentsteuergesetzes,
bb)bei ErträgenimSinnedes $ 7 Absatz 1, 2

und 4 des Investmentsteuergesetzes, wenn
es sich um Fälle des $ 44 Absatz 1 Satz 4
Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe
bb dieses Gesetzes handelt,

c) 8 20 Absatz 1 Nummer 5 und 7, wenn
aa) das Kapitalvermögen durch inländischen

Grundbesitz, durch inländische Rechte,
die den Vorschriften des bürgerlichen
Rechts über Grundstücke unterliegen, oder
durch Schiffe, die in ein inländisches
Schiffsregister eingetragen sind, unmittel-
bar oder mittelbar gesichert ist. 2Aus-
genommen sind Zinsen aus Anleihen und
Forderungen, die in ein Öffentliches
Schuldbuch eingetragen oder über die
Sammelurkunden im Sinne des $ 9a des
Depotgesetzes oder Teilschuldverschrei-
bungen ausgegeben sind, oder

bb)das Kapitalvermögenaus Genussrechten
besteht, die nicht in & 20 Absatz 1 Num-
mer 1 genannt sind,

d) $ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe a,
Nummer 9 und 10 sowie Satz 2, wenn sie von
einem Schuldner oder von einem inländischen
Kreditinstitut oder einem inländischen Finanz-
dienstleistungsinstitutim Sinne des $ 43 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 7 Buchstabe b einem
anderen als einem ausländischen Kreditinstitut
oder einem ausländischen Finanzdienstleis-
tungsinstitut
aa) gegen Aushändigung der Zinsscheine aus-

gezahlt oder gutgeschrieben werden und
die Teilschuldverschreibungen nicht von
dem Schuldner, dem inländischen Kreditin-
stitut oder dem inländischen Finanzdienst-
leistungsinstitut verwahrt werden oder

bb) gegen Übergabe der Wertpapiere ausge-
zahlt oder gutgeschrieben werden und
diese vom Kreditinstitut weder verwahrt
noch verwaltet werden.

28 20 Absatz 3 gilt entsprechend;
EinkünfteausVermietungundVerpachtung(821),
soweit sie nicht zu den Einkünften im Sinne der
Nummern 1 bis 5 gehören, wenn das unbewegli-
che Vermögen, die Sachinbegriffe oder Rechte im
Inland belegen oder in ein inländisches öffentli-
ches Buch oder Register eingetragen sind oder
in einer inländischen Betriebsstätte oder in einer
anderen Einrichtung verwertet werden;
sonstigeEinkünfteimSinnedes $ 22 Nummer1
Satz 3 Buchstabe a, die von den inländischen ge-
setzlichen Rentenversicherungsträgern, den inlän-



dischen landwirtschaftlichen Alterskassen, den in-
ländischen berufsständischen Versorgungsein-
richtungen, den inländischen Versicherungsunter-
nehmen oder sonstigen inländischen Zahlstellen
gewährt werden;

8. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Nummer 2,
soweit es sich um private Veräußerungsgeschäfte
handelt, mit
a) inländischenGrundstückenoder
b) inländischen Rechten, die den Vorschriften des

bürgerlichen Rechts über Grundstücke unter-
liegen;

8a. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Nummer 4;
9. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Nummer 3,

auch wenn sie bei Anwendung dieser Vorschrift
einer anderen Einkunftsart zuzurechnen wären,
soweit es sich um Einkünfte aus inländischen
unterhaltenden Darbietungen, aus der Nutzung
beweglicher Sachen im Inland oder aus der Über-
lassung der Nutzung oder des Rechts auf Nutzung
von gewerblichen, technischen, wissenschaftli-
chen und ähnlichen Erfahrungen, Kenntnissen
und Fertigkeiten, zum Beispiel Plänen, Mustern
und Verfahren, handelt, die im Inland genutzt wer-
den oder worden sind; dies gilt nicht, soweit es
sich um steuerpflichtige Einkünfte im Sinne der
Nummern 1 bis 8 handelt;

10. sonstigeEinkünfteimSinnedes $ 22 Nummer5
Satz 1, soweit die Leistungen auf Beiträgen, auf
die 8 3 Nummer 63 angewendet wurde, steuer-
freien Leistungen nach $ 3 Nummer 66 oder steu-
erfreien Zuwendungen nach & 3 Nummer 56 beru-
hen.

(2) Im Ausland gegebene Besteuerungsmerkmale
bleiben außer Betracht, soweit bei ihrer Berücksichti-
gung inländische Einkünfte im Sinne des Absatzes 1
nicht angenommen werden könnten.
(3) "Bei Schifffahrt-und Luftfahrtunternehmensind

die Einkünfte im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2
Buchstabe b mit 5 Prozent der für diese Beförderungs-
leistungen vereinbarten Entgelte anzusetzen. ?Das gilt
auch, wenn solche Einkünfte durch eine inländische
Betriebsstätte oder einen inländischen ständigen Ver-
treter erzielt werden (Absatz 1 Nummer 2 Buch-
stabe a). Das gilt nicht in den Fällen des Absatzes 1
Nummer 2 Buchstabe c oder soweit das deutsche
Besteuerungsrecht nach einem Abkommen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung ohne Begrenzung
des Steuersatzes aufrechterhalten bleibt.

(4) !AbweichendvonAbsatz 1 Nummer2 sind Ein-
künfte steuerfrei, die ein beschränkt Steuerpflichtiger
mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in einem
ausländischen Staat durch den Betrieb eigener oder
gecharterter Schiffe oder Luftfahrzeuge aus einem Un-
ternehmen bezieht, dessen Geschäftsleitung sich in
dem ausländischen Staat befindet. ?Voraussetzung für
die Steuerbefreiung ist, dass dieser ausländische Staat
Steuerpflichtigen mitWohnsitz oder gewöhnlichem Auf-
enthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes eine ent-
sprechende Steuerbefreiung für derartige Einkünfte
gewährt und dass das Bundesministerium für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung die Steuerbefreiung nach
Satz 1 für verkehrspolitisch unbedenklich erklärt hat.
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850
Sondervorschriften

für beschränkt Steuerpflichtige
(1) 'BeschränktSteuerpflichtigedürfenBetriebsaus-

gaben($&4 Absatz4 bis 8) oderWerbungskosten($9)
nur insoweit abziehen, als sie mit inländischen Einkünf-
ten inwirtschaftlichemZusammenhangstehen.?832a
Absatz 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass das zu
versteuernde Einkommen um den Grundfreibetrag des
& 32a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 erhöht wird; dies gilt
nicht für Arbeitnehmer, die Einkünfte aus nichtselbstän-
digerArbeitimSinnedes&49Absatz 1 Nummer4 be-
ziehen. 38 9 Absatz 5 Satz 1, soweit er $ 9c Absatz 1
und 3 für anwendbar erklärt, die 88 9c, 10, 10a, 10c, 16
Absatz 4, die 88 24b, 32, 32a Absatz 6, die 88 33, 33a,
33b und 35a sind nicht anzuwenden. “Hiervon abwei-
chend sind bei Arbeitnehmern, die Einkünfte aus nicht-
selbständigerArbeit imSinnedes $ 49Absatz 1 Num-
mer 4 beziehen, & 9 Absatz 5 Satz 1, soweit er 8 9c
Absatz 1 und 3 für anwendbar erklärt, $ 10 Absatz 1
Nummer 2 und 3 sowie & 10c anzuwenden, soweit die
Aufwendungen auf die Zeit entfallen, in der Einkünfte im
Sinne des 8 49 Absatz 1 Nummer 4 erzielt wurden. Die
Jahres- und Monatsbeträge der Pauschalen nach $ 9a
Satz 1Nummer1und8 10cermäßigensichzeitanteilig,
wenn Einkünfte im Sinne des & 49 Absatz 1 Nummer 4
nicht während eines vollen Kalenderjahres oder Kalen-
dermonats zugeflossen sind.

(2) 'Die Einkommensteuerfür Einkünfte,die dem
Steuerabzug vom Arbeitslohn oder vom Kapitalertrag
oder demSteuerabzugauf Grunddes $ 50a unterlie-
gen, gilt bei beschränkt Steuerpflichtigen durch den
Steuerabzugals abgegolten.?Satz1 giltnicht
1. für Einkünfte eines inländischen Betriebs;
2. wenn nachträglich festgestellt wird, dass die Voraus-

setzungen der unbeschränkten Einkommensteuer-
pflichtimSinnedes$ 1Absatz2 oderAbsatz3 oder
des 8 1anichtvorgelegenhaben;8 39Absatz5a ist
sinngemäß anzuwenden;

3. in Fällen des $ 2 Absatz 7 Satz 3;
4. für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne

des 8 49 Absatz 1 Nummer 4,
a) wennauf Grunddes $ 39dAbsatz2 eineEintra-

gungauf der BescheinigungimSinnedes $ 39d
Absatz 1 Satz 3 erfolgtist oder

b) wenn die Veranlagung zur Einkommensteuer be-
antragtwird($46Absatz2 Nummer8);

5. für Einkünfte imSinne des $ 50a Absatz 1 Nummer 1,
2 und 4, wenn die Veranlagung zur Einkommen-
steuer beantragt wird.

In den Fällen des Satzes 2 Nummer 4 erfolgt die Ver-
anlagung durch das Betriebsstättenfinanzamt, das die
Bescheinigungnach & 39d Absatz 1 Satz 3 erteilt
hat. *Bei mehreren Betriebsstättenfinanzämtern ist
das Betriebsstättenfinanzamt zuständig, in dessen Be-
zirk der Arbeitnehmer zuletzt beschäftigt war. °Bei Ar-
beitnehmern mit Steuerklasse VI ist das Betriebsstät-
tenfinanzamt zuständig, in dessen Bezirk der Arbeit-
nehmer zuletzt unter Anwendung der Steuerklasse | be-
schäftigt war. ®Istkeine Bescheinigung nach 8 39d Ab-
satz 1 Satz 3 erteilt worden, ist das Betriebsstättenfi-
nanzamt zuständig, in dessen Bezirk der Arbeitnehmer
zuletzt beschäftigt war. 7Satz 2 Nummer 4 Buchstabe b
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und Nummer 5 gilt nur für Staatsangehörige eines Mit-
gliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen
Staates, auf den das Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum Anwendung findet, die im Ho-
heitsgebiet eines dieser Staaten ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt haben. ®Inden Fällen des
Satzes 2 Nummer 5 erfolgt die Veranlagung durch das
Bundeszentralamt für Steuern.
(3)8 34cAbsatz1 bis3 ist bei Einkünftenaus Land-

und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständi-
ger Arbeit, für die im Inland ein Betrieb unterhaltenwird,
entsprechend anzuwenden, soweit darin nicht Ein-
künfte aus einem ausländischen Staat enthalten sind,
mit denen der beschränkt Steuerpflichtige dort in einem
der unbeschränkten Steuerpflicht ähnlichen Umfang zu
einer Steuer vom Einkommen herangezogen wird.

(4) Die obersten Finanzbehördender Länder oder
die von ihnen beauftragten Finanzbehörden können
mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen
die Einkommensteuer bei beschränkt Steuerpflichtigen
ganz oder zum Teil erlassen oder in einem Pauschbe-
trag festsetzen, wenn dies im besonderen öffentlichen
Interesse liegt; ein besonderes öffentliches Interesse
besteht insbesondere
1. im Zusammenhang mit der inländischen Veranstal-

tung international bedeutsamer kultureller und
sportlicher Ereignisse, um deren Ausrichtung ein
internationaler Wettbewerb stattfindet, oder

2. im Zusammenhang mit dem inländischen Auftritt
einer ausländischen Kulturvereinigung, wenn ihrAuf-
tritt wesentlich aus Öffentlichen Mitteln gefördert
wird.

8 50a
Steuerabzug bei

beschränkt Steuerpflichtigen
(1) Die Einkommensteuerwird bei beschränktSteu-

erpflichtigen im Wege des Steuerabzugs erhoben
1. bei Einkünften, die durch im Inland ausgeübte künst-

lerische, sportliche, artistische, unterhaltende oder
ähnliche Darbietungen erzielt werden, einschließlich
der Einkünfte aus anderen mit diesen Leistungen zu-
sammenhängenden Leistungen, unabhängig davon,
wem die Einkünftezufließen(8 49 Absatz 1 Num-
mer 2 bis 4 und 9), es sei denn, es handelt sich um
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, die bereits
dem Steuerabzugvom Arbeitslohnnach $ 38 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer1 unterliegen,

2. bei Einkünften aus der inländischen Verwertung von
DarbietungenimSinnederNummer1 ($49Absatz1
Nummer 2 bis 4 und 6),

3. bei Einkünften, die aus Vergütungen für die Überlas-
sung der Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von
Rechten, insbesondere von Urheberrechten und
gewerblichen Schutzrechten, von gewerblichen,
technischen, wissenschaftlichen und ähnlichen Er-
fahrungen, Kenntnissen und Fertigkeiten, zum
Beispiel Plänen, Mustern und Verfahren, herrühren
($ 49 Absatz 1 Nummer 2, 3, 6 und 9),

4. bei Einkünften, die Mitgliedern des Aufsichtsrats,
Verwaltungsrats, Grubenvorstands oder anderen
mit der Überwachung der Geschäftsführung von
Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermö-

gensmassenim Sinne des & 1 des Körperschaft-
steuergesetzes beauftragten Personen sowie von
anderen inländischen Personenvereinigungen des
privaten und öffentlichen Rechts, bei denen die Ge-
sellschafter nicht als Unternehmer (Mitunternehmer)
anzusehen sind, für die Überwachung der Ge-
schäftsführunggewährtwerden(849Absatz1Num-
mer3).
(2) 'Der Steuerabzugbeträgt15Prozent,indenFäl-

len des Absatzes 1 Nummer 4 beträgt er 30 Prozent der
gesamten Einnahmen. ?Vom Schuldner der Vergütung
ersetzte oder übernommene Reisekosten gehören nur
insoweit zu den Einnahmen, als die Fahrt- und Über-
nachtungsauslagen die tatsächlichen Kosten und die
Vergütungen für Verpflegungsmehraufwand die Pausch-
beträgenach$ 4 Absatz5 Satz 1 Nummer5 überstei-
gen. ®BeiEinkünften im Sinne des Absatzes 1 Num-
mer 1 wird ein Steuerabzug nicht erhoben, wenn die
Einnahmen je Darbietung 250 Euro nicht übersteigen.
(3) "DerSchuldnerderVergütungkannvonden Ein-

nahmen in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, 2
und 4 mit ihnen in unmittelbarem wirtschaftlichem
Zusammenhang stehende Betriebsausgaben oder
Werbungskosten abziehen, die ihm ein beschränkt
Steuerpflichtiger in einer für das Bundeszentralamt für
Steuern nachprüfbaren Form nachgewiesen hat oder
die vom Schuldner der Vergütung übernommen worden
sind. 2Dasgilt nur,wennder beschränktSteuerpflich-
tige Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats der Euro-
päischen Union oder eines anderen Staates ist, auf
den das Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum Anwendung findet, und im Hoheitsgebiet
eines dieser Staaten seinen Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt hat. 3Es gilt entsprechend bei einer
beschränkt steuerpflichtigen Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des & 32
Absatz 4 des Körperschaftsteuergesetzes. “In diesen
Fällen beträgt der Steuerabzug von den nach Abzug
der Betriebsausgaben oder Werbungskosten verblei-
bendenEinnahmen(Nettoeinnahmen),wenn
1. Gläubiger der Vergütung eine natürliche Person ist,

30 Prozent,
2. Gläubiger der Vergütung eine Körperschaft, Perso-

nenvereinigung oder Vermögensmasse ist, 15 Pro-
zent.
(4) 'Hat der Gläubigereiner Vergütungseinerseits

Steuern für Rechnung eines anderen beschränkt steu-
erpflichtigenGläubigerseinzubehalten(zweiteStufe),
kann er vom Steuerabzug absehen, wenn seine Einnah-
men bereits dem Steuerabzug nach Absatz 2 unterle-
gen haben. ?Wenn der Schuldner der Vergütung auf
zweiter Stufe Betriebsausgaben oder Werbungskosten
nach Absatz 3 geltend macht, die Veranlagung nach
& 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer5 beantragtoder die
Erstattung der Abzugsteuer nach $ 50d Absatz 1 oder
einer anderen Vorschrift beantragt, hat er die sich nach
Absatz 2 oder Absatz 3 ergebende Steuer zu diesem
Zeitpunkt zu entrichten; Absatz 5 gilt entsprechend.

(5) 'Die SteuerentstehtindemZeitpunkt,indemdie
VergütungdemGläubigerzufließt.2IndiesemZeitpunkt
hat der Schuldner der Vergütung den Steuerabzug für
Rechnungdes Gläubigers(Steuerschuldner)vorzuneh-
men. 3Er hat die innerhalb eines Kalendervierteljahres
einbehaltene Steuer jeweils bis zum zehnten des dem



Kalendervierteljahr folgenden Monats an das Bundes-
zentralamtfür Steuernabzuführen.*DerSchuldnerder
Vergütung haftet für die Einbehaltung und Abführung
der Steuer. Der Steuerschuldner kann in Anspruch ge-
nommen werden, wenn der Schuldner der Vergütung
den Steuerabzug nicht vorschriftsmäßig vorgenommen
hat.$DerSchuldnerderVergütungistverpflichtet,dem
Gläubiger auf Verlangen die folgenden Angaben nach
amtlich vorgeschriebenem Muster zu bescheinigen:

1. den Namen und die Anschrift des Gläubigers,
2. die Art der Tätigkeit und Höhe der Vergütung in Euro,
3. den Zahlungstag,
4. den Betrag der einbehaltenen und abgeführten

Steuer nach Absatz 2 oder Absatz 3.
(6) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen,
dass bei Vergütungen für die Nutzung oder das Recht
auf Nutzung von Urheberrechten (Absatz 1 Nummer 3),
die nicht unmittelbar an den Gläubiger, sondern an
einen Beauftragten geleistet werden, anstelle des
Schuldners der Vergütung der Beauftragte die Steuer
einzubehalten und abzuführen hat und für die Einbehal-
tung und Abführung haftet.

(7) '!Das Finanzamt des Vergütungsgläubigers kann
anordnen, dass der Schuldner der Vergütung für
Rechnungdes Gläubigers(Steuerschuldner)die Ein-
kommensteuer von beschränkt steuerpflichtigen Ein-
künften, soweit diese nicht bereits dem Steuerabzug
unterliegen, im Wege des Steuerabzugs einzubehalten
und abzuführen hat, wenn dies zur Sicherung des Steu-
eranspruchs zweckmäßig ist. ?Der Steuerabzug beträgt
25 Prozent der gesamten Einnahmen, bei Körperschaf-
ten, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen
15 Prozent der gesamten Einnahmen, wenn der Vergü-
tungsgläubiger nicht glaubhaft macht, dass die voraus-
sichtlich geschuldete Steuer niedriger ist. 3?Absatz5 gilt
entsprechendmit der Maßgabe,dass die Steuer bei
dem Finanzamt anzumelden und abzuführen ist, das
denSteuerabzugangeordnethat.*850Absatz2 Satz 1
ist nicht anzuwenden.

IX. Sonstige Vorschriften,
Bußgeld-, Ermächtigungs- und

Schlussvorschriften

&50b
Prüfungsrecht

1Die Finanzbehörden sind berechtigt, Verhältnisse,
die für die Anrechnung oder Vergütung von Körper-
schaftsteuer, für die Anrechnung oder Erstattung von
Kapitalertragsteuer, für die Nichtvornahme des Steuer-
abzugs, für die Ausstellung der Jahresbescheinigung
nach & 24c oder für die Mitteilungen an das Bundes-
zentralamt für Steuern nach $ 45e von Bedeutung sind
oder der Aufklärung bedürfen, bei den am Verfahren
Beteiligtenzu prüfen.?2Die$$ 193 bis 203 der Abga-
benordnung gelten sinngemäß.

8 50c
(weggefallen)
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850d
Besonderheiten im Fall von Doppel-

besteuerungsabkommen und der $$ 43b und 50g
(1) 'Können Einkünfte,die dem Steuerabzugvom

Kapitalertrag oder dem Steuerabzug auf Grund des
& 50a unterliegen, nach den 88 43b, 50g oder nach
einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung nicht oder nur nach einem niedrigeren Steuersatz
besteuert werden, so sind die Vorschriften über die Ein-
behaltung, Abführung und Anmeldung der Steuer un-
geachtetder $$ 43b und 50g sowie des Abkommens
anzuwenden. ?Unberührt bleibt der Anspruch des Gläu-
bigers der Kapitalerträge oder Vergütungen auf völlige
oder teilweise Erstattung der einbehaltenen und abge-
führten oder der auf Grund Haftungsbescheid oder
Nachforderungsbescheid entrichteten Steuer. 3Die Er-
stattung erfolgt auf Antrag des Gläubigers der Kapital-
erträge oder Vergütungen auf der Grundlage eines
Freistellungsbescheids; der Antrag ist nach amtlich vor-
geschriebenem Vordruck bei dem Bundeszentralamt für
Steuern zu stellen. *Der zu erstattende Betrag wird
nach Bekanntgabe des Freistellungsbescheids ausge-
zahlt.5HatderGläubigerderVergütungenimSinnedes
& 50a nach $ 50a Absatz 5 Steuern für Rechnung be-
schränkt steuerpflichtiger Gläubiger einzubehalten,
kann die Auszahlung des Erstattungsanspruchs davon
abhängig gemacht werden, dass er die Zahlung der von
ihm einzubehaltenden Steuer nachweist, hierfür Sicher-
heit leistet oder unwiderruflich die Zustimmung zur Ver-
rechnung seines Erstattungsanspruchs mit seiner Steu-
erzahlungsschuld erklärt. 6Das Bundeszentralamt für
Steuern kann zulassen, dass Anträge auf maschinell
verwertbaren Datenträgern gestellt werden. 7Die Frist
für den Antrag auf Erstattung beträgt vier Jahre nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Kapitalerträge
oder Vergütungen bezogen worden sind. ®Die Frist
nach Satz 7 endet nicht vor Ablauf von sechs Monaten
nach dem Zeitpunkt der Entrichtung der Steuer. 9Für
die Erstattung der Kapitalertragsteuer gilt 8 45 entspre-
chend. 10DerSchuldnerder Kapitalerträgeoder Ver-
gütungen kann sich vorbehaltlich des Absatzes 2 nicht
auf die Rechte des Gläubigers aus dem Abkommen
berufen.
(1a) 'Der nachAbsatz 1 inVerbindungmit8 50g zu

erstattende Betrag ist zu verzinsen. ?2DerZinslauf be-
ginnt zwölf Monate nach Ablauf des Monats, in dem
der Antrag auf Erstattung und alle für die Entscheidung
erforderlichen Nachweise vorliegen, frühestens am Tag
der Entrichtung der Steuer durch den Schuldner der
Kapitalerträge oder Vergütungen. 3Er endet mit Ablauf
des Tages, an dem der Freistellungsbescheid wirksam
wird. *Wird der Freistellungsbescheid aufgehoben, ge-
ändert oder nach $ 129 der Abgabenordnung berich-
tigt, ist eine bisherige Zinsfestsetzung zu än-
dern. 58 233a Absatz 5 der Abgabenordnung gilt sinn-
gemäß.®Fürdie Höheund Berechnungder Zinsengilt
& 238 der Abgabenordnung. 7Auf die Festsetzung der
Zinsen ist $ 239 der Abgabenordnungsinngemäßan-
zuwenden. ®DieVorschriften dieses Absatzes sind nicht
anzuwenden, wenn der Steuerabzug keine abgeltende
Wirkunghat($50Absatz2).

(2) 'In den Fällender $8$43b, 50aAbsatz 1, $ 50g
kann der Schuldner der Kapitalerträge oder Vergütun-
gen den Steuerabzugnach Maßgabevon $ 43b oder
& 50g oder des Abkommens unterlassen oder nach ei-
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nem niedrigeren Steuersatz vornehmen, wenn das Bun-
deszentralamtfürSteuerndemGläubigeraufGrundei-
nes von ihm nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck
gestellten Antrags bescheinigt, dass die Voraussetzun-
gen dafür vorliegen (Freistellung im Steuerabzugsver-
fahren); dies gilt auch bei Kapitalerträgen, die einer
nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung im anderen Vertragsstaat ansässigen Kapi-
talgesellschaft, die am Nennkapital einer unbeschränkt
steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft im Sinne des $ 1
Absatz 1 Nummer 1 des Körperschaftsteuergesetzes
zu mindestens einem Zehntel unmittelbar beteiligt ist
und imStaat ihrerAnsässigkeitden Steuernvom Ein-
kommen oder Gewinn unterliegt, ohne davon befreit zu
sein, von der unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalge-
sellschaft zufließen. 2Die Freistellung kann unter dem
Vorbehalt des Widerrufs erteilt und von Auflagen oder
Bedingungen abhängig gemacht werden. 3Sie kann in
den Fällen des $ 50a Absatz 1 von der Bedingung
abhängig gemacht werden, dass die Erfüllung der
Verpflichtungen nach & 50a Absatz 5 nachgewiesen
werden, soweit die Vergütungen an andere beschränkt
Steuerpflichtigeweitergeleitetwerden.*Die Geltungs-
dauer der Bescheinigung nach Satz 1 beginnt frühes-
tens an dem Tag, an dem der Antrag beim Bundeszen-
tralamt für Steuern eingeht; sie beträgt mindestens ein
Jahr und darf drei Jahre nicht überschreiten; der
Gläubiger der Kapitalerträge oder der Vergütungen ist
verpflichtet, den Wegfall der Voraussetzungen für die
Freistellung unverzüglich dem Bundeszentralamt für
Steuern mitzuteilen. ®Voraussetzung für die Abstand-
nahme vom Steuerabzug ist, dass dem Schuldner der
Kapitalerträge oder Vergütungen die Bescheinigung
nach Satz 1 vorliegt. &Über den Antrag ist innerhalb
von drei Monaten zu entscheiden. 7Die Frist beginnt
mit der Vorlage aller für die Entscheidung erforderlichen
Nachweise. ®BestehendeAnmeldeverpflichtungen blei-
ben unberührt.
(3) "Eine ausländische Gesellschaft hat keinen

Anspruch auf völlige oder teilweise Entlastung nach
Absatz 1 oder Absatz 2, soweit Personen an ihr betei-
ligt sind, denen die Erstattung oder Freistellung nicht
zustände, wenn sie die Einkünfte unmittelbar erzielten,
und
1. für die Einschaltung der ausländischen Gesellschaft

wirtschaftliche oder sonst beachtliche Gründe fehlen
oder

2. die ausländische Gesellschaft nicht mehr als 10 Pro-
zent ihrer gesamten Bruttoerträge des betreffenden
Wirtschaftsjahres aus eigener Wirtschaftstätigkeit
erzielt oder

3. die ausländische Gesellschaft nicht mit einem für ih-
ren Geschäftszweck angemessen eingerichteten
Geschäftsbetrieb am allgemeinen wirtschaftlichen
Verkehr teilnimmt.

2Maßgebendsind ausschließlichdie Verhältnisseder
ausländischen Gesellschaft; organisatorische, wirt-
schaftliche oder sonst beachtliche Merkmale der
Unternehmen, die der ausländischen Gesellschaft nahe
stehen($ 1 Absatz 2 des Außensteuergesetzes),blei-
ben außer Betracht. 3An einer eigenen Wirtschaftstätig-
keit fehlt es, soweit die ausländische Gesellschaft ihre
Bruttoerträge aus der Verwaltung von Wirtschaftsgü-
tern erzielt oder ihre wesentlichen Geschäftstätigkeiten

auf Dritte überträgt. *Die Sätze 1 bis 3 sind nicht anzu-
wenden, wenn mit der Hauptgattung der Aktien der
ausländischen Gesellschaft ein wesentlicher und regel-
mäßiger Handel an einer anerkannten Börse stattfindet
oder für die ausländische Gesellschaft die Vorschriften
des Investmentsteuergesetzes gelten.

(4) 'Der Gläubigerder KapitalerträgeoderVergütun-
gen im Sinne des $ 50a hat nach amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck durch eine Bestätigung der für ihn
zuständigen Steuerbehörde des anderen Staates nach-
zuweisen, dass er dort ansässig ist oder die Vorausset-
zungen des & 50g Absatz 3 Nummer 5 Buchstabe c
erfüllt sind. 2Das Bundesministerium der Finanzen kann
im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der
Länder erleichterte Verfahren oder vereinfachte Nach-
weise zulassen.

(5) "AbweichendvonAbsatz2 kanndas Bundeszen-
tralamt für Steuern in den Fällen des $ 50a Absatz 1
Nummer 3 den Schuldner der Vergütung auf Antrag all-
gemein ermächtigen, den Steuerabzug zu unterlassen
oder nach einem niedrigeren Steuersatz vorzunehmen
(Kontrollmeldeverfahren).2Die Ermächtigungkann in
Fällen geringer steuerlicher Bedeutung erteilt und mit
Auflagen verbunden werden. Einer Bestätigung nach
Absatz 4 Satz 1 bedarf es im Kontrollmeldeverfahren
nicht. “Inhalt der Auflage kann die Angabe des Na-
mens, des Wohnortes oder des Ortes des Sitzes oder
der Geschäftsleitungdes Schuldnersund des Gläubi-
gers, der Art der Vergütung, des Bruttobetrags und des
Zeitpunkts der Zahlungen sowie des einbehaltenen
Steuerbetrags sein. ®Mit dem Antrag auf Teilnahme
am Kontrollmeldeverfahren gilt die Zustimmung des
Gläubigers und des Schuldners zur Weiterleitung der
Angabendes Schuldnersan denWohnsitz-oder Sitz-
staat des Gläubigers als erteilt. $Die Ermächtigung ist
als Beleg aufzubewahren. 7Absatz 2 Satz 8 gilt entspre-
chend.

(6)SoweitAbsatz2 nichtanwendbarist,giltAbsatz5
auch für Kapitalerträgeim Sinne des $ 43 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 und 4, wenn sich im Zeitpunkt der
Zahlung des Kapitalertrags der Anspruch auf Besteue-
rung nach einem niedrigeren Steuersatz ohne nähere
Ermittlung feststellen lässt.
(7)WerdenEinkünfteim Sinne des & 49 Absatz 1

Nummer 4 aus einer Kasse einer juristischen Person
des öffentlichen Rechts im Sinne der Vorschrift eines
Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
über den öffentlichen Dienst gewährt, so ist diese Vor-
schrift bei Bestehen eines Dienstverhältnisses mit einer
anderen Person in der Weise auszulegen, dass die Ver-
gütungen für der erstgenannten Person geleistete
Dienste gezahlt werden, wenn sie ganz oder im We-
sentlichen aus öffentlichen Mitteln aufgebracht werden.

(8) 'Sind EinkünfteeinesunbeschränktSteuerpflich-
tigenaus nichtselbständigerArbeit ($ 19)nach einem
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer
auszunehmen, wird die Freistellung bei der Veranla-
gung ungeachtet des Abkommens nur gewährt, soweit
der Steuerpflichtige nachweist, dass der Staat, dem
nach dem Abkommen das Besteuerungsrecht zusteht,
auf dieses Besteuerungsrecht verzichtet hat oder dass
die in diesem Staat auf die Einkünfte festgesetzten
Steuern entrichtet wurden. ?Wird ein solcher Nachweis



erst geführt, nachdem die Einkünfte in eine Veranla-
gung zur Einkommensteuer einbezogen wurden, ist
der Steuerbescheid insoweit zu ändern. 38175Absatz 1
Satz 2 der Abgabenordnung ist entsprechend anzu-
wenden.

(9) "SindEinkünfteeinesunbeschränktSteuerpflich-
tigen nach einem Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung von der Bemessungsgrundlage
der deutschen Steuer auszunehmen, so wird die Frei-
stellung der Einkünfte ungeachtet des Abkommens
nicht gewährt, wenn
1. der andere Staat die Bestimmungen des Abkom-

mens so anwendet, dass die Einkünfte in diesem
Staat von der Besteuerung auszunehmen sind oder
nur zu einem durch das Abkommen begrenzten
Steuersatz besteuert werden können, oder

2. die Einkünfte in dem anderen Staat nur deshalb nicht
steuerpflichtig sind, weil sie von einer Person be-
zogen werden, die in diesem Staat nicht auf Grund
ihres Wohnsitzes, ständigen Aufenthalts, des Ortes
ihrer Geschäftsleitung, des Sitzes oder eines ähnli-
chen Merkmals unbeschränkt steuerpflichtig ist.

2Nummer 2 gilt nicht für Dividenden, die nach einem
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer
auszunehmen sind, es sei denn, die Dividenden sind
bei der Ermittlung des Gewinns der ausschüttenden
Gesellschaft abgezogen worden. ®Bestimmungeneines
Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung,
die die Freistellung von Einkünften in einem weiterge-
henden Umfang einschränken, sowie Absatz 8 und &20
Absatz 2 des Außensteuergesetzes bleiben unberührt.

(10) 'Sind auf Vergütungenim Sinne des $&15Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer2 Satz 1 zweiterHalbsatzund
Nummer 3 zweiter Halbsatz die Vorschriften eines Ab-
kommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung an-
zuwenden und enthält das Abkommen keine solche
Vergütungen betreffende ausdrückliche Regelung, gel-
ten diese Vergütungen für Zwecke der Anwendung des
Abkommens ausschließlich als Unternehmensgewin-
ne. 2Absatz 9 Nummer 1 bleibt unberührt.

& 50e
Bußgeldvorschriften;

Nichtverfolgung von Steuerstraftaten bei
geringfügiger Beschäftigung in Privathaushalten
(1) !Ordnungswidrighandelt,wer vorsätzlichoder

leichtfertigentgegen$ 45dAbsatz 1 Satz 1, $ 45dAb-
satz 3 Satz 1, der nach 8 45e erlassenen Rechtsverord-
nung oder den unmittelbar geltenden Verträgen mit den
inArtikel17derRichtlinie2003/48/EGgenanntenStaa-
ten und Gebieten eine Mitteilung nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig abgibt. ?Die
Ordnungswidrigkeitkann mit einer Geldbuße bis zu
fünftausend Euro geahndet werden.

(2) Liegen dieVoraussetzungendes$ 40aAbsatz2
vor, werden Steuerstraftaten ($$ 369 bis 376 der Ab-
gabenordnung) als solche nicht verfolgt, wenn der Ar-
beitgeber in den Fällen des $ 8a des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch entgegen $ 41a Absatz 1 Nummer 1,
auch in Verbindung mit Absatz 2 und 3 und $ 51a, und
&40aAbsatz 6 Satz 3 dieses Gesetzesin Verbindung
mit 8 28a Absatz 7 Satz 1 des Vierten Buches Sozial-
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gesetzbuch für das Arbeitsentgelt die Lohnsteuer-An-
meldung und die Anmeldung der einheitlichen Pausch-
steuer nicht oder nicht rechtzeitig durchführt und
dadurch Steuern verkürzt oder für sich oder einen an-
deren nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt. 2Die
Freistellung von der Verfolgung nach Satz 1 gilt auch
für den Arbeitnehmer einer in Satz 1 genannten Be-
schäftigung, der die Finanzbehörde pflichtwidrig über
steuerlich erhebliche Tatsachen aus dieser Beschäfti-
gung in Unkenntnis lässt. ®3DieBußgeldvorschriften
der 88 377 bis 384 der Abgabenordnungbleibenmit
der Maßgabeanwendbar,dass $ 378derAbgabenord-
nung auch bei vorsätzlichem Handeln anwendbar ist.

8 50f
Bußgeldvorschriften

(1)Ordnungswidrighandelt, wer vorsätzlich oder
leichtfertigentgegen$ 22aAbsatz2 Satz 9 die Identi-
fikationsnummer für andere als die dort genannten
Zwecke verwendet.

(2) DieOrdnungswidrigkeitkannmiteinerGeldbuße
bis zu zehntausend Euro geahndet werden.

8509g
Entlastung

vom Steuerabzug bei
Zahlungen von Zinsen und Lizenz-

gebühren zwischen verbundenen Unternehmen ver-
schiedener Mitgliedstaaten der Europäischen Union

(1) 'Auf Antrag werden die Kapitalertragsteuer
für Zinsen und die Steuer auf Grund des $ 50a für
Lizenzgebühren, die von einem Unternehmen der
Bundesrepublik Deutschland oder einer dort gelegenen
Betriebsstätte eines Unternehmens eines anderen Mit-
gliedstaates der Europäischen Union als Schuldner an
ein Unternehmen eines anderen Mitgliedstaates der
Europäischen Union oder an eine in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union gelegene Betriebs-
stätte eines Unternehmens eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union als Gläubiger gezahlt werden,
nicht erhoben. ?Erfolgt die Besteuerung durch Veranla-
gung, werden die Zinsen und Lizenzgebühren bei der
Ermittlung der Einkünfte nicht erfasst. 3Voraussetzung
für die Anwendung der Sätze 1 und 2 ist, dass der
Gläubiger der Zinsen oder Lizenzgebühren ein mit
dem Schuldner verbundenes Unternehmen oder des-
sen Betriebsstätte ist. *Die Sätze 1 bis 3 sind nicht an-
zuwenden, wenn die Zinsen oder Lizenzgebühren an
eine Betriebsstätte eines Unternehmens eines Mitglied-
staates der Europäischen Union als Gläubiger gezahlt
werden, die in einem Staat außerhalb der Europäischen
Union oder im Inland gelegen ist und in der die Tätigkeit
des Unternehmens ganz oder teilweise ausgeübt wird.

(2)Absatz 1 ist nicht anzuwendenauf die Zahlung
von
1. Zinsen,

a) die nachdeutschemRechtals Gewinnausschüt-
tungbehandeltwerden(820Absatz 1 Nummer1
Satz 2)oder

b) die auf Forderungen beruhen, die einen Anspruch
auf Beteiligungam Gewinndes Schuldnersbe-
gründen;



2. Zinsen oder Lizenzgebühren, die den Betrag über-
steigen,den der Schuldnerundder Gläubigerohne
besondere Beziehungen, die zwischen den beiden
oder einem von ihnen und einem Dritten auf Grund
von Absatz 3 Nummer 5 Buchstabe b bestehen, ver-
einbart hätten.
(3) Für die Anwendungder Absätze1 und 2 gelten

die folgenden Begriffsbestimmungen und Beschrän-
kungen:
1. Der Gläubiger muss der Nutzungsberechtigte

sein. 2Nutzungsberechtigter ist
a) ein Unternehmen, wenn es die Einkünfte im Sinne

von & 2 Absatz 1 erzielt;
b) eine Betriebsstätte, wenn

aa)die Forderung,das RechtoderderGebrauch
von Informationen, auf Grund derer/dessen
Zahlungen von Zinsen oder Lizenzgebühren
geleistet werden, tatsächlich zu der Betriebs-
stätte gehört und

bb) die Zahlungen der Zinsen oder Lizenzgebüh-
ren Einkünfte darstellen, auf Grund derer die
Gewinne der Betriebsstätte in dem Mitglied-
staat der Europäischen Union, in dem sie
gelegen ist, zu einer der in Nummer 5 Buch-
stabe a Doppelbuchstabe cc genannten
Steuer beziehungsweise im Fall Belgiens
dem „impöt des nonräsidents/belasting der
nietverblijffhouders“ beziehungsweise im Fall
Spaniens dem „Impuesto sobre la Renta de
no Residentes“ beziehungsweise zu einer
mit diesen Steuern identischen oder weitge-
hend ähnlichen Steuer herangezogen werden,
die nach dem jeweiligen Zeitpunkt des In-
krafttretensder Richtlinie2003/49/EG des
Rates vom 3. Juni 2003 über eine gemein-
same Steuerregelung für Zahlungen von
Zinsen und Lizenzgebühren zwischen ver-
bundenen Unternehmen verschiedener Mit-
gliedstaaten(ABl.EU Nr.L 157S. 49),zuletzt
geändertdurchdieRichtlinie2006/98/EGdes
Rates vom 20. November 2006 (ABl. EU
Nr. L 363 S. 129), anstelle der bestehenden
Steuern oder ergänzend zu ihnen eingeführt
wird.

2. Eine Betriebsstätte gilt nur dann als Schuldner der
Zinsen oder Lizenzgebühren, wenn die Zahlung bei
der Ermittlung des Gewinns der Betriebsstätte eine
steuerlich abzugsfähige Betriebsausgabe ist.

3. Gilt eine Betriebsstätte eines Unternehmens eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union als Schuld-
ner oder Gläubiger von Zinsen oder Lizenzgebühren,
so wird kein anderer Teil des Unternehmens als
Schuldner oder Gläubiger der Zinsen oder Lizenzge-
bühren angesehen.

4. Im Sinne des Absatzes 1 sind
a) „Zinsen“ Einkünfte aus Forderungen jeder Art,

auch wenn die Forderungen durch Pfandrechte
an Grundstücken gesichert sind, insbesondere
Einkünfte aus Öffentlichen Anleihen und aus Ob-
ligationen einschließlich der damit verbundenen
Aufgelder und der Gewinne aus Losanleihen;
Zuschläge für verspätete Zahlung und die Rück-
zahlung von Kapital gelten nicht als Zinsen;

b) „Lizenzgebühren“ Vergütungen jeder Art, die für
die Nutzung oder für das Recht auf Nutzung von
Urheberrechten an literarischen, künstlerischen
oder wissenschaftlichen Werken, einschließlich
kinematografischer Filme und Software, von Pa-
tenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen,
geheimen Formeln oder Verfahren oder für die
Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder
wissenschaftlicher Erfahrungen gezahlt werden;
Zahlungen für die Nutzung oder das Recht auf
Nutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wis-
senschaftlicher Ausrüstungen gelten als Lizenz-
gebühren.

der Europäischen Union“, „verbundenes Unterneh-
men“ und „Betriebsstätte“ bedeuten:
a) „Unternehmen eines Mitgliedstaates der Europä-

ischen Union“ jedes Unternehmen, das
aa) eine der in Anlage 3 Nummer 1 zu diesem

Gesetz aufgeführten Rechtsformen aufweist
und

bb)nach dem Steuerrechteines Mitgliedstaates
in diesem Mitgliedstaat ansässig ist und nicht
nach einem zwischen dem betreffenden Staat
undeinemStaataußerhalbder Europäischen
Union geschlossenen Abkommen zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung von Einkünften
für steuerlicheZweckeals außerhalbderGe-
meinschaft ansässig gilt und

cc nneiner der in Anlage 3 Nummer 2 zu diesem
Gesetz aufgeführtenSteuern unterliegtund
nicht von ihr befreit ist. ?Entsprechendes gilt
für eine mit diesen Steuern identische oder
weitgehend ähnliche Steuer, die nach dem je-
weiligen Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Richtlinie2003/49/EGdes Ratesvom3. Juni
2003(ABl.EU Nr. L 157S. 49),zuletztgeän-
dertdurchdie Richtlinie2006/98/EGdes Ra-
tes vom 20. November 2006 (ABl. EU Nr. L 363
S. 129), anstelle der bestehenden Steuern
oder ergänzend zu ihnen eingeführt wird.

2EinUnternehmenist imSinnevon Doppelbuch-
stabe bb in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union ansässig, wenn es der unbeschränkten
Steuerpflicht im Inland oder einer vergleichbaren
Besteuerung in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union nach dessen Rechtsvor-
schriften unterliegt.

b) „Verbundenes Unternehmen“ jedes Unterneh-
men, das dadurch mit einem zweiten Unterneh-
men verbunden ist, dass
aa) das erste Unternehmen unmittelbar mindes-

tens zu 25 Prozent an dem Kapital des zwei-
ten Unternehmens beteiligt ist oder

bb) das zweite Unternehmen unmittelbar mindes-
tens zu 25 Prozent an dem Kapital des ersten
Unternehmens beteiligt ist oder

cc) ein drittes Unternehmen unmittelbar mindes-
tens zu 25 Prozent an dem Kapital des ersten
Unternehmens und dem Kapital des zweiten
Unternehmens beteiligt ist.



?Die Beteiligungen dürfen nur zwischen Unter-
nehmen bestehen, die in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union ansässig sind.

c) „Betriebsstätte“ eine feste Geschäftseinrichtung
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union,
in der die Tätigkeit eines Unternehmens eines an-
deren Mitgliedstaates der Europäischen Union
ganz oder teilweise ausgeübt wird.

(4) 'Die Entlastungnach Absatz 1 ist zu versagen
oder zu entziehen, wenn der hauptsächliche Beweg-
grund oder einer der hauptsächlichen Beweggründe
für Geschäftsvorfälle die Steuervermeidung oder der
Missbrauch sind. 28 50d Absatz 3 bleibt unberührt.

(5) Entlastungen von der Kapitalertragsteuer für Zin-
sen und der Steuer auf Grund des $ 50a nach einem
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung,
die weiter gehen als die nach Absatz 1 gewährten, wer-
den durch Absatz 1 nicht eingeschränkt.

(6) 'Ist im Fall des Absatzes 1 Satz 1 eines der
Unternehmen ein Unternehmen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft oder ist eine in der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft gelegene Betriebsstätte ei-
nes Unternehmens eines anderen Mitgliedstaats der
Europäischen Union Gläubiger der Zinsen oder Lizenz-
gebühren, gelten die Absätze 1 bis 5 entsprechend mit
der Maßgabe, dass die Schweizerische Eidgenossen-
schaft insoweit einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union gleichgestellt ist. 2Absatz 3 Nummer 5 Buch-
stabe a gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass ein
Unternehmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft
jedes Unternehmen ist, das
1. eine der folgenden Rechtsformen aufweist:

- Aktiengesellschaft/societeanonyme/societaano-
nima;

- Gesellschaftmit beschränkterHaftung/societe&
responsabilite limit&e/societa& responsabilitä
limitata;

- Kommanditaktiengesellschaft/societteen com-
mandite par actions/societa in accomandita per
azioni, und

2. nach dem Steuerrecht der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft dort ansässig ist und nicht nach einem
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft
und einem Staat außerhalb der Europäischen Union
geschlossenen Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung von Einkünften für steuerliche
Zwecke als außerhalbder Gemeinschaftoder der
Schweizerischen Eidgenossenschaft ansässig gilt,
und

3. unbeschränkt der schweizerischen Körperschaft-
steuer unterliegt, ohne von ihr befreit zu sein.

850h
Bestätigung für Zwecke der Entlastung
von Quellensteuern in einem anderen

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Auf Antrag hat das Finanzamt, das für die Besteue-
rung eines Unternehmens der Bundesrepublik Deutsch-
land oder einer dort gelegenen Betriebsstätte eines
Unternehmens eines anderen Mitgliedstaats der Euro-
päischenUnionimSinnedes850gAbsatz3 Nummer5

3489

oder eines Unternehmens der Schweizerischen Eidge-
nossenschaftimSinnedes $ 50gAbsatz 6 Satz 2 zu-
ständig ist, für die Entlastung von der Quellensteuer
dieses Staats auf Zinsen oder Lizenzgebühren im Sinne
des 8 50g zu bescheinigen, dass das empfangende Un-
ternehmen steuerlich im Inland ansässig ist oder die
Betriebsstätte im Inland gelegen ist.

8 51
Ermächtigungen

(1)Die Bundesregierungwird ermächtigt,mit Zu-
stimmung des Bundesrates
1. zur Durchführung dieses Gesetzes Rechtsverord-

nungen zu erlassen, soweit dies zur Wahrung der
Gleichmäßigkeitbei der Besteuerung,zur Beseiti-
gung von Uhnbilligkeitenin Härtefällen, zur Steuer-
freistellung des Existenzminimums oder zur Verein-
fachung des Besteuerungsverfahrens erforderlich
ist, und zwar:
a) über die Abgrenzungder Steuerpflicht,die Be-

schränkung der Steuererklärungspflicht auf die
Fälle, in denen eine Veranlagung in Betracht
kommt, über die den Einkommensteuererklärun-
gen beizufügenden Unterlagen und über die
Beistandspflichten Dritter;

b) über die Ermittlung der Einkünfte und die Fest-
stellung des Einkommens einschließlich der ab-
zugsfähigen Beträge;

c) über die Höhe von besonderen Betriebsausga-
ben-Pauschbeträgen für Gruppen von Betrieben,
bei denen hinsichtlich der Besteuerungsgrundla-
gen annähernd gleiche Verhältnisse vorliegen,
wenn der SteuerpflichtigeEinkünfteaus Gewer-
bebetrieb($ 15)oder selbständigerArbeit (&18)
erzielt, in Höhe eines Prozentsatzes der Umsätze
im Sinne des $&1 Absatz 1 Nummer 1 des
Umsatzsteuergesetzes; Umsätze aus der Veräu-
ßBerungvon Wirtschaftsgütern des Anlagever-
mögens sind nicht zu berücksichtigen. ?Einen be-
sonderen Betriebsausgaben-Pauschbetrag dür-
fen nur Steuerpflichtige in Anspruch nehmen, die
ihren Gewinn durch Einnahme-Überschussrech-
nungnach$&4 Absatz3 ermitteln.3Beider Fest-
legung der Höhe des besonderen Betriebsaus-
gaben-Pauschbetrags ist der Zuordnung der
Betriebe entsprechend der Klassifikation der
Wirtschaftszweige, Fassung für Steuerstatistiken,
Rechnung zu tragen. “Bei der Ermittlung der
besonderen Betriebsausgaben-Pauschbeträge
sind alle Betriebsausgaben mit Ausnahme der
an das Finanzamt gezahlten Umsatzsteuer zu
berücksichtigen. ®Bei der Veräußerung oder
Entnahme von Wirtschaftsgütern des Anlagever-
mögens sind die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, vermindert um die Absetzungen für
Abnutzung nach $ 7 Absatz 1 oder 4 sowie die
Veräußerungskosten neben dem besonderen Be-
triebsausgaben-Pauschbetrag abzugsfähig. ®Der
Steuerpflichtige kann im folgenden Veranla-
gungszeitraum zur Ermittlung der tatsächlichen
Betriebsausgaben übergehen. 7Wechselt der
Steuerpflichtige zur Ermittlung der tatsächlichen
Betriebsausgaben, sind die abnutzbaren Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens mit ihren
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Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermin-
dert um die Absetzungen für Abnutzung nach
& 7 Absatz 1 oder 4, in ein laufend zu führendes
Verzeichnis aufzunehmen. 88 4 Absatz 3 Satz 5
bleibt unberührt. Nach dem Wechsel zur Ermitt-
lung der tatsächlichen Betriebsausgaben ist eine
erneute Inanspruchnahme des besonderen Be-
triebsausgaben-Pauschbetrags erst nach Ablauf
der folgenden vier Veranlagungszeiträume zuläs-
sig; die 88 140 und 141 der Abgabenordnung
bleiben unberührt;
über die Veranlagung, die Anwendung der Tarif-
vorschriften und die Regelung der Steuerentrich-
tungeinschließlichderSteuerabzüge;
über die Besteuerung der beschränkt Steuer-
pflichtigeneinschließlicheinesSteuerabzugs;
in Fällen, in denen ein Sachverhalt zu ermitteln
und steuerrechtlich zu beurteilen ist, der sich auf
Vorgänge außerhalb des Geltungsbereichs dieses
Gesetzes bezieht, und außerhalb des Geltungs-
bereichs dieses Gesetzes ansässige Beteiligte
oder andere Personen nicht wie bei Vorgängen
innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes
zur Mitwirkung bei der Ermittlung des Sachver-
halts herangezogen werden können, zu bestim-
men,
aa) in welchemUmfangAufwendungenimSinne

des 8 4 Absatz 4 oder des $ 9 den Gewinn
oder den Überschuss der Einnahmen über die
Werbungskosten nur unter Erfüllung beson-
derer Mitwirkungs- und Nachweispflichten
mindern dürfen. ?2Die besonderen Mitwir-
kungs- und Nachweispflichten können sich
erstrecken auf
aaa) die Angemessenheit der zwischen nahe-

stehenden Personen im Sinne des & 1
Absatz 2 des Außensteuergesetzes in
ihren Geschäftsbeziehungen vereinbar-
ten Bedingungen,

bbb)dieAngemessenheitderGewinnabgren-
zung zwischen unselbständigen Unter-
nehmensteilen,

ccc) die Pflicht zur Einhaltung von für nahe-
stehende Personen geltenden Doku-
mentations- und Nachweispflichten auch
bei Geschäftsbeziehungen zwischen
nicht nahestehenden Personen,

ddd) die Bevollmächtigung der Finanzbe-
hörde durch den Steuerpflichtigen, in
seinem Namen mögliche Auskunftsan-
sprüche gegenüber den von der Finanz-
behörde benannten Kreditinstituten au-
Bergerichtlich und gerichtlich geltend
zu machen;

bb)dass eine ausländischeGesellschaftunge-
achtet des & 50d Absatz 3 nur dann einen
Anspruch auf völlige oder teilweise Entlas-
tung vomSteuerabzugnach$ 50d Absatz 1
und 2 oder $ 44a Absatz 9 hat, soweit sie die
Ansässigkeit der an ihr unmittelbar oder mit-
telbar beteiligten natürlichen Personen, deren
Anteil unmittelbar oder mittelbar 10 Prozent
übersteigt, darlegt und nachweisen kann;

cc) dass & 2 Absatz 5b Satz 1, & 32d Absatz 1
und & 43 Absatz 5 in Bezug auf Einkünfte im
Sinne des $&20 Absatz 1 Nummer 1 und die
steuerfreien Einnahmen nach $ 3 Nummer 40
Satz 1 und 2 nur dann anzuwenden sind,
wenn die Finanzbehörde bevollmächtigt wird,
im Namen des Steuerpflichtigen mögliche
Auskunftsansprüche gegenüber den von der
Finanzbehörde benannten Kreditinstituten
außergerichtlich und gerichtlich geltend zu
machen.

2Die besonderen Nachweis- und Mitwirkungs-
pflichten auf Grund dieses Buchstabens gelten
nicht, wenn die außerhalb des Geltungsbereichs
dieses Gesetzes ansässigen Beteiligten oder an-
dere Personen in einem Staat oder Gebiet ansäs-
sig sind, mit dem ein Abkommen besteht, das die
Erteilung von Auskünften entsprechend Artikel 26
des Musterabkommensder OECD zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
in der Fassung von 2005 vorsieht oder der Staat
oder das Gebiet Auskünfte in einem vergleichba-
ren Umfang erteilt oder die Bereitschaft zu einer
entsprechenden Auskunftserteilung besteht;

von Vorschriften dieses Gesetzes ergebenden
Rechtsfolgen, soweit dies zur Wahrung der
Gleichmäßigkeitbei der Besteuerungoder zur
Beseitigung von Unbilligkeiten in Härtefällen er-
forderlich ist;

des & 10b;

satz 1 Nummer 2 den Steueranspruch der
Bundesrepublik Deutschland sichern oder die
sicherstellen, dass bei Befreiungen im Ausland
ansässiger Leiharbeitnehmer von der Steuer der
Bundesrepublik Deutschland auf Grund von Ab-
kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
die ordnungsgemäße Besteuerung im Ausland
gewährleistet ist. 2Hierzu kann nach Maßgabe
zwischenstaatlicher Regelungen bestimmt wer-
den, dass
aa) der Entleiher in dem hierzu notwendigen Um-

fang an derartigen Verfahren mitwirkt,
bb) er sich im Haftungsverfahren nicht auf die

Freistellungsbestimmungen des Abkommens
berufen kann, wenn er seine Mitwirkungs-
pflichten verletzt;

aa) im Tiefbaubetrieb des Steinkohlen-, Pech-
kohlen-, Braunkohlen- und Erzbergbaues bei
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens un-
ter Tage und bei bestimmten mit dem
Grubenbetrieb unter Tage in unmittelbarem
Zusammenhang stehenden, der Förderung,
Seilfahrt, Wasserhaltung und Wetterführung



sowie der Aufbereitung des Minerals dienen-
den Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens
über Tage, soweit die Wirtschaftsgüter

für die Errichtung von neuen Förderschacht-
anlagen, auch in Form von Anschluss-
schachtanlagen,

für die Errichtung neuer Schächte sowie die
Erweiterung des Grubengebäudes und den
durch Wasserzuflüsse aus stillliegenden Anla-
gen bedingten Ausbau der Wasserhaltung
bestehender Schachtanlagen,

für Rationalisierungsmaßnahmen in der
Hauptschacht-, Blindschacht-, Strecken-
und Abbauförderung, im Streckenvortrieb, in
der Gewinnung, Versatzwirtschaft, Seilfahrt,
Wetterführung und Wasserhaltung sowie in
der Aufbereitung,

für die Zusammenfassung von mehreren
Förderschachtanlagen zu einer einheitlichen
Förderschachtanlage und

für den Wiederaufschluss stillliegender Gru-
benfelder und Feldesteile,

bb) im Tagebaubetrieb des Braunkohlen- und
Erzbergbaues bei bestimmten Wirtschafts-
gütern des beweglichen Anlagevermögens
(Grubenaufschluss, Entwässerungsanlagen,
GroßgerätesowieEinrichtungendes Gruben-
rettungswesens und der ersten Hilfe und im
Erzbergbau auch Aufbereitungsanlagen), die

für die Erschließung neuer Tagebaue, auch in
Form von Anschlusstagebauen, für Rationali-
sierungsmaßnahmen bei laufenden Tagebau-
en,
beim Übergang zum Tieftagebau für die Frei-
legung und Gewinnung der Lagerstätte und

für die Wiederinbetriebnahme_ stillgelegter
Tagebaue

von Steuerpflichtigen,die den Gewinnnach 8 5
ermitteln, vor dem 1. Januar 1990 angeschafft
oder hergestellt werden. ?Die Sonderabschrei-
bungen können bereits für Anzahlungen auf An-
schaffungskosten und für Teilherstellungskosten
zugelassen werden. ®Hat der Steuerpflichtige
vor dem 1. Januar 1990 die Wirtschaftsgüter be-
stellt oder mit ihrer Herstellung begonnen, so
können die Sonderabschreibungen auch für nach
dem 31. Dezember 1989 und vor dem 1. Januar
1991 angeschaffte oder hergestellte Wirtschafts-
güter sowie für vor dem 1. Januar 1991 geleistete
Anzahlungen auf Anschaffungskosten und ent-
standene Teilherstellungskosten in Anspruch ge-
nommen werden. “Voraussetzung für die Inan-
spruchnahme der Sonderabschreibungen ist,
dass die Förderungswürdigkeit der bezeichneten
Vorhaben von der obersten Landesbehörde für
Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie be-
scheinigt worden ist. °Die Sonderabschreibungen
können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder
Herstellung und in den vier folgenden Wirt-

0)
p)

Q
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schaftsjahren in Anspruch genommen werden,
und zwar bei beweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens bis zu insgesamt 50 Prozent,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anla-
gevermögens bis zu insgesamt 30 Prozent der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten. $Bei
den begünstigten Vorhaben im Tagebaubetrieb
des Braunkohlen- und Erzbergbaues kann außer-
dem zugelassen werden, dass die vor dem 1. Ja-
nuar 1991 aufgewendeten Kosten für den Vorab-
raum bis zu 50 Prozent als sofort abzugsfähige
Betriebsausgaben behandelt werden;

(weggefallen)
über die Bemessung der Absetzungen für Abnut-
zung oder Substanzverringerung bei nicht zu ei-
nem Betriebsvermögen gehörenden Wirtschafts-
gütern, die vor dem 21. Juni 1948 angeschafft
oder hergestellt oder die unentgeltlich erworben
sind. 2Hierbei kann bestimmt werden, dass die
Absetzungen für Abnutzung oder Substanzver-
ringerung nicht nach den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, sondern nach Hilfswerten
(am 21. Juni 1948 maßgebenderEinheitswert,
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des
Rechtsvorgängers abzüglich der von ihm vorge-
nommenen Absetzungen, fiktive Anschaffungs-
kosten an einem noch zu bestimmenden Stich-
tag) zu bemessen sind. 3ZurVermeidung von Här-
ten kann zugelassen werden, dass anstelle der
Absetzungen für Abnutzung, die nach dem am
21. Juni 1948 maßgebenden Einheitswert zu be-
messen sind, der Betrag abgezogen wird, der für
das Wirtschaftsgut in dem Veranlagungszeitraum
1947 als Absetzung für Abnutzung geltend ge-
macht werden konnte. *Für das Land Berlin tritt
in den Sätzen 1 bis 3 an die Stelledes 21. Juni
1948 jeweils der 1. April 1949;

über erhöhte Absetzungen bei Herstellungskos-
ten
aa) für Maßnahmen, die für den Anschluss eines

im Inland belegenen Gebäudes an eine Fern-
wärmeversorgung einschließlich der Anbin-
dung an das Heizsystem erforderlich sind,
wenn die Fernwärmeversorgung überwiegend
aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung, zur
Verbrennung von Müll oder zur Verwertung
von Abwärme gespeist wird,

bb) für den Einbau von Wärmepumpenanlagen,
Solaranlagen und Anlagen zur Wärmerückge-
winnung in einem im Inland belegenen Ge-
bäude einschließlich der Anbindung an das
Heizsystem,

cc) für die Errichtung von Windkraftanlagen,
wenn die mit diesen Anlagen erzeugte Ener-
gie überwiegend entweder unmittelbar oder
durch Verrechnung mit Elektrizitätsbezügen
des Steuerpflichtigen von einem Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen zur Versorgung ei-
nes imInlandbelegenenGebäudesdesSteu-
erpflichtigen verwendet wird, einschließlich
der Anbindung an das Versorgungssystem
des Gebäudes,
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dd) für die Errichtung von Anlagen zur Gewinnung
von Gas, das aus pflanzlichen oder tierischen
AbfallstoffendurchGärungunterSauerstoff-
abschluss entsteht, wenn dieses Gas zur
Beheizung eines im Inland belegenen Gebäu-
des des Steuerpflichtigen oder zur Warmwas-
serbereitung in einem solchen Gebäude des
Steuerpflichtigenverwendetwird,einschließ-
lich der Anbindung an das Versorgungssys-
tem des Gebäudes,

ee) für den Einbau einer Warmwasseranlage zur
Versorgung von mehr als einer Zapfstelle
und einer zentralen Heizungsanlage oder bei
einer zentralen Heizungs- und Warmwasser-
anlage für den Einbau eines Heizkessels,
eines Brenners, einer zentralen Steuerungs-
einrichtung, einer Wärmeabgabeeinrichtung
und eine Änderung der Abgasanlage in einem
im Inland belegenen Gebäude oder in einer im
Inland belegenen Eigentumswohnung, wenn
mit dem Einbau nicht vor Ablauf von zehn
Jahren seit Fertigstellung dieses Gebäudes
begonnen worden ist und der Einbau nach
dem 30. Juni 1985 fertiggestellt worden ist;
Entsprechendes gilt bei Anschaffungskosten
für neue Einzelöfen, wenn keine Zentralhei-
zung vorhanden ist.

?Voraussetzung für die Gewährung der erhöhten
Absetzungen ist, dass die Maßnahmen vor dem
1. Januar 1992 fertiggestellt worden sind; in den
Fällen des Satzes 1 Doppelbuchstabe aa müssen
die Gebäude vor dem 1. Juli 1983 fertiggestellt
worden sein, es sei denn, dass der Anschluss
nicht schon im Zusammenhang mit der Errich-
tung des Gebäudes möglich war. $Die erhöhten
Absetzungen dürfen jährlich 10 Prozent der Auf-
wendungennicht übersteigen.*Sie dürfennicht
gewährt werden, wenn für dieselbe Maßnahme
eine Investitionszulage in Anspruch genommen
wird. ®Sind die Aufwendungen Erhaltungsauf-
wand und entstehen sie bei einer zu eigenen
Wohnzwecken genutzten Wohnung im eigenen
Haus, für die der Nutzungswert nicht mehr be-
steuert wird, und liegen in den Fällen des Satzes 1
Doppelbuchstabe aa die Voraussetzungen des
Satzes 2 zweiter Halbsatz vor, so kann der Abzug
dieser Aufwendungen wie Sonderausgaben mit
gleichmäßiger Verteilung auf das Kalenderjahr, in
dem die Arbeiten abgeschlossen worden sind,
und die neun folgenden Kalenderjahre zugelas-
sen werden, wenn die Maßnahme vor dem 1. Ja-
nuar 1992 abgeschlossen worden ist;
nach denen Steuerpflichtige größere Aufwendun-
gen
aa) für die Erhaltung von nicht zu einem Betriebs-

vermögen gehörenden Gebäuden, die über-
wiegend Wohnzwecken dienen,

bb)zur Erhaltung eines Gebäudes in einem
förmlich festgelegten Sanierungsgebiet oder
städtebaulichen Entwicklungsbereich, die für
MaßnahmenimSinnedes $&177des Bauge-
setzbuchs sowie für bestimmte Maßnahmen,
die der Erhaltung, Erneuerung und funktions-
gerechten Verwendung eines Gebäudes die-

nen, das wegen seiner geschichtlichen,
künstlerischen oder städtebaulichen Bedeu-
tung erhalten bleiben soll, und zu deren
Durchführung sich der Eigentümer neben
bestimmten Modernisierungsmaßnahmen ge-
genüber der Gemeinde verpflichtet hat, auf-
gewendet worden sind,

cc) zur Erhaltungvon Gebäuden,die nach den
jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften Bau-
denkmale sind, soweit die Aufwendungen
nach Art und Umfang zur Erhaltung des Ge-
bäudes als Baudenkmal und zu seiner sinn-
vollen Nutzung erforderlich sind,

auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig verteilen kön-
nen. 2In den Fällen der Doppelbuchstaben bb
und cc ist Voraussetzung, dass der Erhaltungs-
aufwand vor dem 1. Januar 1990 entstanden
ist. $3Inden Fällen von Doppelbuchstabe cc sind
die Denkmaleigenschaft des Gebäudes und die
Voraussetzung, dass die Aufwendungen nach
Art und Umfang zur Erhaltung des Gebäudes als
Baudenkmal und zu seiner sinnvollen Nutzung er-
forderlich sind, durch eine Bescheinigung der
nach Landesrecht zuständigen oder von der Lan-
desregierung bestimmten Stelle nachzuweisen;
nach denen bei Anschaffung oder Herstellung
von abnutzbaren beweglichen und bei Herstel-
lung von abnutzbaren unbeweglichen Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens auf Antrag
ein Abzug von der Einkommensteuer für den
Veranlagungszeittaum der Anschaffung oder
Herstellung bis zur Höhe von 7,5 Prozent der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten dieser
Wirtschaftsgüter vorgenommen werden kann,
wenn eine Störung des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichts eingetreten ist oder sich abzeich-
net, die eine nachhaltige Verringerung der Um-
sätze oder der Beschäftigung zur Folge hatte
oder erwarten lässt, insbesondere bei einem
erheblichen Rückgang der Nachfrage nach Inves-
titionsgütern oder Bauleistungen. ?2Beider Be-
messung des von der Einkommensteuer abzugs-
fähigen Betrags dürfen nur berücksichtigt werden
aa) die Anschaffungs- oder Herstellungskosten

von beweglichen Wirtschaftsgütern, die in-
nerhalb eines jeweils festzusetzenden Zeit-
raums, der ein Jahr nicht übersteigen darf
(Begünstigungszeitraum),angeschafft oder
hergestellt werden,

bb) die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
von beweglichen Wirtschaftsgütern, die in-
nerhalb des Begünstigungszeitraums bestellt
und angezahlt werden oder mit deren Herstel-
lung innerhalb des Begünstigungszeitraums
begonnen wird, wenn sie innerhalb eines Jah-
res, bei Schiffen innerhalb zweier Jahre nach
Ablauf des Begünstigungszeitraums geliefert
oder fertiggestelltwerden.2Soweitbewegli-
che Wirtschaftsgüterim Sinne des Satzes 1
mit Ausnahme von Schiffen nach Ablauf eines
Jahres, aber vor Ablauf zweier Jahre nach
dem Ende des Begünstigungszeitraums ge-
liefert oder fertiggestellt werden, dürfen bei
Bemessung des Abzugs von der Einkommen-



steuer die bis zum Ablauf eines Jahres nach
dem Ende des Begünstigungszeitraums auf-
gewendeten Anzahlungen und Teilherstel-
lungskosten berücksichtigt werden,

cc) die Herstellungskostenvon Gebäuden, bei
denen innerhalb des Begünstigungszeitraums
der Antrag auf Baugenehmigung gestellt wird,
wenn sie bis zum Ablauf von zwei Jahren
nach dem Ende des Begünstigungszeitraums
fertiggestellt werden;

dabei scheiden geringwertige Wirtschaftsgüter im
Sinne des & 6 Absatz 2 und Wirtschaftsgüter, die
in gebrauchtem Zustand erworben werden,
aus. 3Vonder Begünstigungkönnenaußerdem
Wirtschaftsgüter ausgeschlossen werden, für die
Sonderabschreibungen, erhöhte Absetzungen
oder die Investitionszulage nach 8 19 des Berlin-
förderungsgesetzes in Anspruch genommen wer-
den. *In den Fällen des Satzes 2 Doppelbuch-
stabe bb und cc können bei Bemessung des
von der Einkommensteuer abzugsfähigen Be-
trags bereits die im Begünstigungszeitraum, im
Fall des Satzes 2 Doppelbuchstabebb Satz 2
auch die bis zum Ablauf eines Jahres nach dem
Ende des Begünstigungszeitraums aufgewende-
ten Anzahlungen und Teilherstellungskosten be-
rücksichtigt werden; der Abzug von der Einkom-
mensteuer kann insoweit schon für den Veranla-
gungszeitraum vorgenommen werden, in dem die
Anzahlungen oder Teilherstellungskosten aufge-
wendet worden sind. SÜbersteigt der von der
Einkommensteuer abzugsfähige Betrag die für
den Veranlagungszeitraum der Anschaffung oder
Herstellung geschuldete Einkommensteuer, so
kann der übersteigende Betrag von der Einkom-
mensteuer für den darauf folgenden Veranla-
gungszeitraum abgezogen werden. $Entspre-
chendes gilt, wenn in den Fällen des Satzes 2
Doppelbuchstabe bb und cc der Abzug von der
Einkommensteuer bereits für Anzahlungen oder
Teilherstellungskosten geltend gemacht wird. ”Der
Abzug von der Einkommensteuer darf jedoch die
für den Veranlagungszeitraum der Anschaffung
oder Herstellung und den folgenden Veranla-
gungszeitraum insgesamt zu entrichtende Ein-
kommensteuer nicht übersteigen. ®Inden Fällen
desSatzes2 DoppelbuchstabebbSatz2 giltdies
mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Veranla-
gungszeitraums der Anschaffung oder Herstel-
lung der Veranlagungszeitraum tritt, in dem zu-
letzt Anzahlungen oder Teilherstellungskosten
aufgewendet worden sind. Werden begünstigte
WirtschaftsgütervonGesellschaftenimSinnedes
& 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer2 und 3 ange-
schafft oder hergestellt, so ist der abzugsfähige
Betrag nach dem Verhältnis der Gewinnanteile
einschließlichder Vergütungenaufzuteilen.10Die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Wirt-
schaftsgüter, die bei Bemessung des von der Ein-
kommensteuer abzugsfähigen Betrags berück-
sichtigt worden sind, werden durch den Abzug
von der Einkommensteuer nicht gemin-
dert. !!RechtsverordnungenaufGrunddieserEr-
mächtigung bedürfen der Zustimmung des Bun-
destages.!?DieZustimmunggiltals erteilt,wenn

-
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der Bundestag nicht binnen vier Wochen nach
Eingang der Vorlage der Bundesregierung die Zu-
stimmung verweigert hat;
(weggefallen)
über Sonderabschreibungen bei abnutzbaren
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die der
Forschung oder Entwicklung dienen und nach
dem 18. Mai 1983 und vor dem 1. Januar 1990
angeschafft oder hergestellt werden. ?2Vorausset-
zung für die Inanspruchnahme der Sonderab-
schreibungen ist, dass die beweglichen Wirt-
schaftsgüter ausschließlich und die unbewegli-
chenWirtschaftsgüterzu mehrals 33 1/3Prozent
der Forschung oder Entwicklung dienen. Die
Sonderabschreibungen können auch für Ausbau-
ten und Erweiterungen an bestehenden Gebäu-
den, Gebäudeteilen, Eigentumswohnungen oder
im Teileigentum stehenden Räumen zugelassen
werden, wenn die ausgebauten oder neu herge-
stellten Gebäudeteile zu mehr als 33 '/3 Prozent
der Forschung oder Entwicklung dienen. *Die
Wirtschaftsgüter dienen der Forschung oder Ent-
wicklung, wenn sie verwendet werden
aa) zur Gewinnung von neuen wissenschaftlichen

oder technischen Erkenntnissen und Er-
fahrungen allgemeinerArt (Grundlagenfor-
schung)oder

bb) zur Neuentwicklung von Erzeugnissen oder
Herstellungsverfahren oder

cc) zur Weiterentwicklung von Erzeugnissen oder
Herstellungsverfahren, soweit wesentliche
Änderungen dieser Erzeugnisse oder Verfah-
ren entwickelt werden.

5Die Sonderabschreibungenkönnen im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung
und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren in
Anspruch genommen werden, und zwar
aa) bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anla-

gevermögens bis zu insgesamt 40 Prozent,
bb) bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des An-

lagevermögens, die zu mehr als 66 ?/3 Pro-
zent der Forschung oder Entwicklung dienen,
bis zu insgesamt 15 Prozent, die nicht zu
mehr als 66 2/3 Prozent, aber zu mehr als
33 1/3Prozentder Forschungoder Entwick-
lung dienen, bis zu insgesamt 10 Prozent,

cc) bei Ausbauten und Erweiterungen an beste-
henden Gebäuden, Gebäudeteilen, Eigen-
tumswohnungen oder im Teileigentum ste-
henden Räumen, wenn die ausgebauten oder
neu hergestellten Gebäudeteile zu mehr als
66 2/3Prozentder Forschungoder Entwick-
lung dienen, bis zu insgesamt 15 Prozent, zu
nicht mehr als 66 2/3 Prozent, aber zu mehr
als 33 '/3 Prozent der Forschung oder Ent-
wicklung dienen, bis zu insgesamt 10 Prozent

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 6Sie
können bereits für Anzahlungen auf Anschaf-
fungskosten und für Teilherstellungskosten zuge-
lassen werden. 7Die Sonderabschreibungen sind
nur unter der Bedingung zuzulassen, dass die
Wirtschaftsgüter und die ausgebauten oder neu
hergestellten Gebäudeteile mindestens drei Jahre



nach ihrer Anschaffung oder Herstellung in dem
erforderlichen Umfang der Forschung oder Ent-
wicklung in einer inländischen Betriebsstätte des
Steuerpflichtigen dienen;

v) (weggefallen)
w) über Sonderabschreibungen bei Handelsschiffen,

die auf Grund eines vor dem 25. April 1996 ab-
geschlossenen Schiffbauvertrags hergestellt, in
einem inländischen Seeschiffsregister eingetra-
gen und vor dem 1. Januar 1999 von Steuer-
pflichtigen angeschafft oder hergestellt worden
sind, die den Gewinn nach 8 5 ermitteln. 2Im Fall
der Anschaffung eines Handelsschiffes ist weitere
Voraussetzung, dass das Schiff vor dem 1. Januar
1996 in ungebrauchtem Zustand vom Hersteller
oder nach dem 31. Dezember 1995 auf Grund ei-
nes vor dem 25. April 1996 abgeschlossenen
Kaufvertrags bis zum Ablauf des vierten auf das
Jahr der Fertigstellung folgenden Jahres erwor-
ben worden ist. Bei Steuerpflichtigen, die in eine
Gesellschaft im Sinne des $ 15 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 und Absatz 3 nach Abschluss des
Schiffbauvertrags(Unterzeichnungdes Haupt-
vertrags) eingetretensind, dürfen Sonderab-
schreibungen nur zugelassen werden, wenn sie
der Gesellschaft vor dem 1. Januar 1999 beitre-
ten. *Die Sonderabschreibungen können imWirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung und
in den vier folgenden Wirtschaftsjahren bis zu
insgesamt 40 Prozent der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten in Anspruch genommen wer-
den. ®Sie können bereits für Anzahlungen auf
Anschaffungskosten und für Teilherstellungskos-
ten zugelassen werden. Die Sonderabschreibun-
gen sind nur unter der Bedingung zuzulassen,
dass die Handelsschiffe innerhalb eines Zeit-
raums von acht Jahren nach ihrer Anschaffung
oder Herstellung nicht veräußert werden; für An-
teile an einem Handelsschiff gilt dies entspre-
chend. Die Sätze 1 bis 6 gelten für Schiffe, die
der Seefischerei dienen, entsprechend. ®FürLuft-
fahrzeuge, die vom Steuerpflichtigen hergestellt
oder in ungebrauchtem Zustand vom Hersteller
erworben worden sind und die zur gewerbsmäßi-
gen Beförderung von Personen oder Sachen im
internationalen Luftverkehr oder zur Verwendung
zu sonstigen gewerblichen Zwecken im Ausland
bestimmt sind, gelten die Sätze 1 bis 4 und 6 mit
der Maßgabeentsprechend,dass an die Stelle
der Eintragung in ein inländisches Seeschiffsre-
gister die Eintragung in die deutsche Luftfahr-
zeugrolle, an die Stelle des Höchstsatzes von
40 Prozent ein Höchstsatz von 30 Prozent und
bei derVorschriftdes Satzes6 an die Stelledes
Zeitraums von acht Jahren ein Zeitraum von
sechs Jahren treten;

x) über erhöhte Absetzungen bei Herstellungskos-
ten für Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmenimSinnedes $ 177des Baugesetz-
buchs sowie für bestimmte Maßnahmen, die der
Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten
Verwendung eines Gebäudes dienen, das wegen
seiner geschichtlichen, künstlerischen oder
städtebaulichen Bedeutung erhalten bleiben soll,
und zu deren Durchführung sich der Eigentümer

neben bestimmten Modernisierungsmaßnahmen
gegenüber der Gemeinde verpflichtet hat, die für
Gebäude in einemförmlichfestgelegtenSanie-
rungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungs-
bereich aufgewendet worden sind; Vorausset-
zung ist, dass die Maßnahmen vor dem 1. Januar
1991 abgeschlossen worden sind. 2Die erhöhten
Absetzungen dürfen jährlich 10 Prozent der Auf-
wendungen nicht übersteigen;

y) über erhöhte Absetzungen für Herstellungskosten
an Gebäuden, die nach den jeweiligen landes-
rechtlichen Vorschriften Baudenkmale sind, so-
weit die Aufwendungen nach Art und Umfang
zur Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal
und zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich
sind; Voraussetzung ist, dass die Maßnahmen
vor dem 1. Januar 1991 abgeschlossen worden
sind. 2Die Denkmaleigenschaftdes Gebäudes
und die Voraussetzung, dass die Aufwendungen
nach Art und Umfang zur Erhaltung des Gebäu-
des als Baudenkmal und zu seiner sinnvollen
Nutzung erforderlich sind, sind durch eine
Bescheinigung der nach Landesrecht zuständi-
gen oder von der Landesregierung bestimmten
Stelle nachzuweisen. ®Dieerhöhten Absetzungen
dürfen jährlich 10 Prozent der Aufwendungen
nicht übersteigen;

3. die in &4a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 8 10 Absatz 5,
&22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a, $ 26a Absatz 3,
& 34c Absatz 7, 8 46 Absatz 5 und $ 50a Absatz 6
vorgesehenen Rechtsverordnungen zu erlassen.
(2) 'Die Bundesregierungwird ermächtigt,durch

Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen, nach de-
nen die Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen
und erhöhten Absetzungen sowie die Bemessung der
Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen
ganz oder teilweise ausgeschlossen werden können,
wenn eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleich-
gewichts eingetreten ist oder sich abzeichnet, die er-
hebliche Preissteigerungen mit sich gebracht hat oder
erwarten lässt, insbesondere, wenn die Inlandsnach-
frage nach Investitionsgütern oder Bauleistungen das
Angebot wesentlich übersteigt. 2Die Inanspruchnahme
von Sonderabschreibungen und erhöhten Absetzungen
sowie die Bemessung der Absetzung für Abnutzung in
fallenden Jahresbeträgen darf nur ausgeschlossen wer-
den
1. für bewegliche Wirtschaftsgüter, die innerhalb eines

jeweils festzusetzenden Zeitraums, der frühestens
mit dem Tage beginnt, an dem die Bundesregierung
ihren Beschluss über die Verordnung bekannt gibt,
und der ein Jahr nicht übersteigen darf, angeschafft
oder hergestellt werden. ?2Für bewegliche Wirt-
schaftsgüter, die vor Beginn dieses Zeitraums be-
stellt und angezahlt worden sind oder mit deren Her-
stellung vor Beginn dieses Zeitraums angefangen
worden ist, darf jedoch die Inanspruchnahme von
Sonderabschreibungen und erhöhten Absetzungen
sowie die Bemessung der Absetzung für Abnutzung
in fallenden Jahresbeträgen nicht ausgeschlossen
werden;

2. für bewegliche Wirtschaftsgüter und für Gebäude,
die in dem in Nummer 1 bezeichneten Zeitraum be-
stellt werden oder mit deren Herstellung in diesem



Zeitraum begonnen wird. 2Als Beginn der Herstel-
lung gilt bei Gebäuden der Zeitpunkt, in dem der
Antrag auf Baugenehmigung gestellt wird.

$SRechtsverordnungenauf Grund dieser Ermächtigung
bedürfen der Zustimmung des Bundestages und des
Bundesrates. *Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn
der Bundesrat nicht binnen drei Wochen, der Bundes-
tag nicht binnen vier Wochen nach Eingang der Vorlage
der Bundesregierung die Zustimmung verweigert hat.

(3) 'Die Bundesregierungwird ermächtigt,durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
Vorschriften zu erlassen, nach denen die Einkommen-
steuer einschließlich des Steuerabzugs vom Arbeits-
lohn, des Steuerabzugs vom Kapitalertrag und des
Steuerabzugsbei beschränktSteuerpflichtigen
1. um höchstens 10 Prozent herabgesetzt werden

kann. 2Der Zeitraum, für den die Herabsetzung gilt,
darf ein Jahr nicht übersteigen; er soll sich mit dem
Kalenderjahr decken. 3Voraussetzung ist, dass eine
Störungdes gesamtwirtschaftlichenGleichgewichts
eingetreten ist oder sich abzeichnet, die eine nach-
haltige Verringerung der Umsätze oder der Beschäf-
tigung zur Folge hatte oder erwarten lässt, ins-
besondere bei einem erheblichen Rückgang der
Nachfrage nach Investitionsgütern und Bauleistun-
gen oder Verbrauchsgütern;

2. um höchstens 10 Prozent erhöht werden kann. 2Der
Zeitraum, für den die Erhöhung gilt, darf ein Jahr
nicht übersteigen; er soll sich mit dem Kalenderjahr
decken. Voraussetzung ist, dass eine Störung des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts eingetreten
ist oder sich abzeichnet, die erhebliche Preissteige-
rungen mit sich gebracht hat oder erwarten lässt,
insbesondere, wenn die Nachfrage nach Investi-
tionsgütern und Bauleistungen oder Verbrauchsgü-
tern das Angebot wesentlich übersteigt.

?Rechtsverordnungen auf Grund dieser Ermächtigung
bedürfen der Zustimmung des Bundestages.
(4) Das Bundesministeriumder Finanzenwird er-

mächtigt,
1. im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehör-

den der Länder die Vordrucke für
a) (weggefallen)
b) die Erklärungen zur Einkommensbesteuerung,
c) dieAnträgenach8 39Absatz3a sowiedieAn-

träge nach $ 39a Absatz 2, in dessen Vordrucke
der Antrag nach 8 39f einzubeziehen ist,

d) die Lohnsteuer-Anmeldung(841aAbsatz 1),
e) die Anmeldungder Kapitalertragsteuer($ 45a

Absatz 1) und den Freistellungsauftrag nach
& 44a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1,

f} dieAnmeldungdes Abzugsbetrags($48a),
g) die Erteilung der Freistellungsbescheinigung
(848b),

h) dieAnmeldungderAbzugsteuer($50a),
i) die Entlastung von der Kapitalertragsteuer und

vom Steuerabzugnach & 50a auf Grund von
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung

und die Muster der Lohnsteuerkarte(& 39), der
Bescheinigungennach den 88 39c und 39d, des
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Ausdrucks der elektronischen Lohnsteuerbeschei-
nigung($41bAbsatz1),das Musterder Lohnsteu-
erbescheinigungnach$ 41b Absatz 3 Satz 2, der
Anträge auf Erteilung einer Bescheinigung nach
den 88 39c und 39d und der in $ 45a Absatz 2
und 3 und $ 50a Absatz 5 Satz 7 vorgesehenen
Bescheinigungen zu bestimmen;

1a. im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehör-
den der Länder auf der Basis der 88 32a und 39b
einen Programmablaufplan für die Herstellung von
Lohnsteuertabellen zur manuellen Berechnung der
Lohnsteuer aufzustellen und bekannt zu ma-
chen; 2Der Lohnstufenabstand beträgt bei den
Jahrestabellen 36. ®Diein den Tabellenstufen aus-
zuweisende Lohnsteuer ist aus der Obergrenze der
Tabellenstufen zu berechnen und muss an der
Obergrenze mit der maschinell berechneten Lohn-
steuer übereinstimmen. *Die Monats-, Wochen-
und Tagestabellen sind aus den Jahrestabellen ab-
zuleiten;

1b. im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehör-
den der Länder den Mindestumfang der nach 8 5b
elektronisch zu übermittelnden Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung zu bestimmen;

1c. durch Rechtsverordnung zur Durchführung dieses
Gesetzes mit Zustimmung des Bundesrates Vor-
schriften über einen von dem vorgesehenen erst-
maligenAnwendungszeitpunktgemäß & 52 Ab-
satz 15a in der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes vom20. Dezember2008(BGBl. | S. 2850)ab-
weichenden späteren Anwendungszeitpunkt zu er-
lassen, wenn bis zum 31. Dezember 2010 erkenn-
bar ist, dass die technischen oder organisatori-
schen Voraussetzungen für eine Umsetzung der in
& 5b Absatz 1 in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzesvom20.Dezember2008(BGBl.IS. 2850)
vorgesehenen Verpflichtung nicht ausreichen;

2. den Wortlaut dieses Gesetzes und der zu diesem
Gesetz erlassenen Rechtsverordnungen in der je-
weils geltenden Fassung satzweise nummeriert
mit neuem Datum und in neuer Paragraphenfolge
bekannt zu machen und dabei Unstimmigkeiten im
Wortlaut zu beseitigen.

8 5la

Festsetzung
und Erhebung von Zuschlagsteuern

(1)Auf die Festsetzungund Erhebungvon Steuern,
die nach der Einkommensteuer bemessen werden (Zu-
schlagsteuern), sind die Vorschriften dieses Gesetzes
entsprechend anzuwenden.

(2) 'Bemessungsgrundlage ist die Einkommensteu-
er, die abweichend von $ 2 Absatz 6 unter Berücksich-
tigung von Freibeträgen nach & 32 Absatz 6 in allen
Fällendes $ 32 festzusetzenwäre.?ZurErmittlungder
Einkommensteuer im Sinne des Satzes 1 ist das zu ver-
steuernde Einkommen um die nach & 3 Nummer 40
steuerfreien Beträge zu erhöhen und um die nach & 3c
Absatz 2 nicht abziehbaren Beträge zu mindern. 38 35
ist bei der Ermittlung der festzusetzenden Einkommen-
steuer nach Satz 1 nicht anzuwenden.
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(2a) 'Vorbehaltlichdes $ 40a Absatz 2 in der Fas-
sung des Gesetzesvom 23. Dezember2002 (BGBl.|
S. 4621)istbeimSteuerabzugvomArbeitslohnBemes-
sungsgrundlage die Lohnsteuer; beim Steuerabzug
vom laufenden Arbeitslohn und beim Jahresausgleich
ist die Lohnsteuer maßgebend, die sich ergibt, wenn
der nach & 39b Absatz 2 Satz 5 zu versteuernde Jah-
resbetrag für die Steuerklassen I, II und III um den
Kinderfreibetrag von 3 864 Euro sowie den Freibetrag
für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbil-
dungsbedarf von 2 160 Euro und für die Steuerklasse IV
um den Kinderfreibetrag von 1 932 Euro sowie den
Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder
Ausbildungsbedarf von 1 080 Euro für jedes Kind ver-
mindert wird, für das eine Kürzung der Freibeträge für
Kinder nach & 32 Absatz 6 Satz 4 nicht in Betracht
kommt. ?2Beider Anwendung des 8 39b für die Ermitt-
lung der Zuschlagsteuern ist die auf der Lohnsteuer-
karte eingetragene Zahl der Kinderfreibeträge maßge-
bend.®BeiAnwendungdes $ 39f ist beimSteuerabzug
vom laufenden Arbeitslohn die Lohnsteuer maßgebend,
die sich bei Anwendung des nach 8 39f Absatz 1 ermit-
telten Faktors auf den nach den Sätzen 1 und 2 ermit-
telten Betrag ergibt.

(2b)Wirddie Einkommensteuernach8 43Absatz 1
durch Abzug vom Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer)er-
hoben, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach
dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der
der Kirchensteuerpflichtige angehört, als Zuschlag zur
Kapitalertragsteuer erhoben.

(2c) 'Der zurVornahmedes Steuerabzugsverpflich-
tete Schuldner der Kapitalerträge oder die auszahlende
Stelle im Sinne des $&44 Absatz 1 Satz 3 oder in den
Fällen des Satzes 2 die Person oder Stelle, die die
Auszahlung an den Gläubiger vornimmt, hat die auf
die Kapitalertragsteuer nach Absatz 2b entfallende
Kirchensteuer auf schriftlichen Antrag des Kirchensteu-
erpflichtigen hin einzubehalten (Kirchensteuerabzugs-
verpflichteter). 2Zahltder Abzugsverpflichtete die Kapi-
talerträge nicht unmittelbar an den Gläubiger aus, ist
Kirchensteuerabzugsverpflichteter die Person oder
Stelle, die die Auszahlung für die Rechnung des
Schuldners an den Gläubiger vornimmt; in diesem Fall
hat der Kirchensteuerabzugsverpflichtete zunächst die
vom Schuldner der Kapitalerträge erhobene Kapitaler-
tragsteuergemäß$ 43aAbsatz 1 Satz 3 inVerbindung
mit$ 32dAbsatz 1 Satz 4 und5 zu ermäßigenund im
Rahmen seiner Steueranmeldung nach $ 45a Absatz 1
die abzuführende Kapitalertragsteuer entsprechend zu
kürzen. 3Der Antrag nach Satz 1 kann nicht auf Teilbe-
träge des Kapitalertrags eingeschränkt werden; er kann
nicht rückwirkend widerrufen werden. *Der Antrag hat
die Religionsangehörigkeit des Steuerpflichtigen zu be-
nennen. ®DerKirchensteuerabzugsverpflichtete hat den
Kirchensteuerabzug getrennt nach Religionsangehörig-
keiten an das für ihn zuständige Finanzamt abzufüh-
ren. 6Der abgeführte Steuerabzug ist an die Religions-
gemeinschaft weiterzuleiten. 78 44 Absatz 5 ist mit der
Maßgabe anzuwenden, dass der Haftungsbescheid
von dem für den Kirchensteuerabzugsverpflichteten
zuständigen Finanzamt erlassen wird. 8Satz 6 gilt ent-
sprechend.9845aAbsatz 2 ist mit der Maßgabean-
zuwenden, dass auch die Religionsgemeinschaft an-
gegeben wird. '0Sind an den Kapitalerträgen mehrere
Personen beteiligt, kann der Antrag nach Satz 1 nur

gestellt werden, wenn es sich um Ehegatten handelt
oder alle Beteiligten derselben Religionsgemeinschaft
angehören.!!Sind an den KapitalerträgenEhegatten
beteiligt, haben diese für den Antrag nach Satz 1 über-
einstimmend zu erklären, in welchem Verhältnis der auf
jeden Ehegatten entfallende Anteil der Kapitalerträge zu
diesen Erträgensteht. !?Die Kapitalerträgesind ent-
sprechend diesem Verhältnis aufzuteilen und die Kir-
chensteuer ist einzubehalten, soweit ein Anteil einem
kirchensteuerpflichtigen Ehegatten zuzuordnen ist.
13Wirddas Verhältnis nicht erklärt, wird der Anteil nach
dem auf ihn entfallendenKopfteil ermittelt. 1*Der
Kirchensteuerabzugsverpflichtete darf die durch den
Kirchensteuerabzug erlangten Daten nur für den Kir-
chensteuerabzug verwenden; für andere Zwecke darf
er sie nur verwenden, soweit der Kirchensteuerpflich-
tige zustimmt oder dies gesetzlich zugelassen ist.

(2d) !Wird die nach Absatz 2b zu erhebendeKir-
chensteuer nicht nach Absatz 2c als Kirchensteuerab-
zug vom Kirchensteuerabzugsverpflichteten einbehal-
ten, wird sie nach Ablauf des Kalenderjahres nach
dem Kapitalertragsteuerbetrag veranlagt, der sich er-
gibt, wenn die Steuer auf Kapitalerträgenach $ 32d
Absatz 1 Satz 4 und 5 errechnet wird; wenn Kirchen-
steuer als Kirchensteuerabzug nach Absatz 2c erhoben
wurde, wird eine Veranlagung auf Antrag des Steuer-
pflichtigen durchgeführt. 2Der Abzugsverpflichtete hat
dem Kirchensteuerpflichtigen auf dessen Verlangen
hin eine Bescheinigung über die einbehaltene Kapital-
ertragsteuer zu erteilen. 3Der Kirchensteuerpflichtige
hat die erhobene Kapitalertragsteuer zu erklären und
die Bescheinigungnach Satz 2 oder nach $&45aAb-
satz 2 oder 3 vorzulegen.

(2e) 'Die AuswirkungenderAbsätze2c bis 2d wer-
den unter Beteiligung von Vertretern von Kirchensteu-
ern erhebenden Religionsgemeinschaften und weiteren
Sachverständigen durch die Bundesregierung mit dem
Ziel überprüft, einen umfassenden verpflichtenden
Quellensteuerabzug auf der Grundlage eines elek-
tronischen Informationssystems, das den Abzugsver-
pflichteten Auskunft über die Zugehörigkeit zu einer
Kirchensteuer erhebenden Religionsgemeinschaft gibt,
einzuführen. 2Die Bundesregierung unterrichtet den
Bundestag bis spätestens zum 30. Juni 2010 über das
Ergebnis.
(3) Ist die Einkommensteuerfür Einkünfte,die dem

Steuerabzug unterliegen, durch den Steuerabzug abge-
golten oder werden solche Einkünfte bei der Veranla-
gung zur Einkommensteuer oder beim Lohnsteuer-Jah-
resausgleich nicht erfasst, gilt dies für die Zuschlag-
steuer entsprechend.

(4) 'Die Vorauszahlungen auf Zuschlagsteuern sind
gleichzeitig mit den festgesetzten Vorauszahlungen auf
die Einkommensteuer zu entrichten; & 37 Absatz 5 ist
nicht anzuwenden. ?Solange ein Bescheid über die Vo-
rauszahlungen auf Zuschlagsteuern nicht erteilt worden
ist, sind die Vorauszahlungen ohne besondere Auffor-
derung nach Maßgabe der für die Zuschlagsteuern gel-
tenden Vorschriften zu entrichten. 38 240 Absatz 1
Satz 3 der Abgabenordnung ist insoweit nicht anzu-
wenden; 8 254 Absatz 2 der Abgabenordnung gilt inso-
weitsinngemäß.

(5) "Mit einem Rechtsbehelfgegen die Zuschlag-
steuer kann weder die Bemessungsgrundlage noch



die Höhe des zu versteuernden Einkommens angegrif-
fen werden. 2Wird die Bemessungsgrundlage geändert,
ändert sich die Zuschlagsteuer entsprechend.

(6) DieAbsätze1 bis 5 geltenfürdie Kirchensteuern
nach Maßgabe landesrechtlicher Vorschriften.

852
Anwendungsvorschriften

(1) 'Diese Fassungdes Gesetzesist, soweit in den
folgenden Absätzen und $ 52a nichts anderes be-
stimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum 2010
anzuwenden. ?Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn gilt
Satz 1 mit der Maßgabe, dass diese Fassung erstmals
auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden ist, der für
einen nach dem 31. Dezember 2009 endenden Lohn-
zahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige Bezü-
ge, die nach dem 31. Dezember 2009 zufließen.

(1a)8 1Absatz3Satz4 inderFassungdesArtikels1
desGesetzesvom20.Dezember2007(BGBl.|S. 3150)
ist für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union oder eines Staates, auf den das
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum
anwendbar ist, auf Antrag auch für Veranlagungszeit-
räume vor 2008 anzuwenden, soweit Steuerbescheide
noch nicht bestandskräftig sind.
(2)$ 1aAbsatz1 istfürStaatsangehörigeeinesMit-

gliedstaates der Europäischen Union auf Antrag auch
für Veranlagungszeiträume vor 1996 anzuwenden, so-
weit Steuerbescheide noch nicht bestandskräftig sind;
für Staatsangehörige und für das Hoheitsgebiet Finn-
lands, Islands, Norwegens, Österreichs und Schwe-
dens gilt dies ab dem Veranlagungszeitraum 1994.

(3) 182aAbsatz 1 Satz 1 Nummer6 Buchstabeb in
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Dezember
1999 (BGBl. I S. 2601)ist erstmalsauf negativeEin-
künfte eines Steuerpflichtigen anzuwenden, die er aus
einer entgeltlichen Überlassung von Schiffen auf Grund
eines nach dem 31. Dezember 1999 rechtswirksam ab-
geschlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichste-
henden Rechtsakts erzielt. 28 2a Absatz 1 bis 2a in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezem-
ber 2008(BGBl. | S. 2794)ist in allenFällenanzuwen-
den, in denen die Steuer noch nicht bestandskräftig
festgesetzt ist. 3Für negative Einkünfte im Sinne des
& 2a Absatz 1 und 2, die vor der ab dem 24. Dezember
2008 geltendenFassungnach $&2a Absatz 1 Satz 5
bestandskräftig gesondert festgestellt wurden, ist $ 2a
Absatz 1 Satz 3 bis 5 in der vor dem 24. Dezember
2008 geltenden Fassung weiter anzuwenden. *8 2a Ab-
satz 3 und 4 in der Fassung der Bekanntmachung vom
16.April 1997(BGBl. I S. 821)ist letztmalsfürdenVer-
anlagungszeitraum 1998 anzuwenden. 58 2a Absatz 3
Satz 3, 5 und 6 in der Fassung der Bekanntmachung
vom 16. April 1997 (BGBl. | S. 821) ist für Veranla-
gungszeiträume ab 1999 weiter anzuwenden, soweit
sich ein positiverBetragim Sinne des $&2a Absatz 3
Satz 3 ergibt oder soweit eine in einem ausländischen
Staat belegeneBetriebsstätteim Sinne des $ 2a Ab-
satz 4 in der Fassung des Satzes 8 in eine Kapitalge-
sellschaft umgewandelt, übertragen oder aufgegeben
wird. Insoweit ist in $ 2a Absatz 3 Satz 5 letzter Halb-
satz die Bezeichnung „$ 10d Absatz 3“ durch „$ 10d
Absatz 4“ zu ersetzen. 7&2a Absatz 4 ist für die Ver-
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anlagungszeiträume 1999 bis 2005 in der folgenden
Fassung anzuwenden:
„(4)WirdeineineinemausländischenStaatbelegene

Betriebsstätte
1. in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt oder
2. entgeltlich oder unentgeltlich übertragen oder
3. aufgegeben, jedoch die ursprünglich von der Be-

triebsstätte ausgeübte Geschäftstätigkeit ganz oder
teilweise von einer Gesellschaft, an der der inländi-
sche Steuerpflichtige zu mindestens 10 Prozent
unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, oder von ei-
ner ihm nahestehenden Person im Sinne des & 1 Ab-
satz 2 des Außensteuergesetzes in der Fassung der
Bekanntmachungvom20. Dezember1996(BGBl. |
S. 2049)fortgeführt,

so ist ein nach Absatz 3 Satz 1 und 2 abgezogener
Verlust, soweit er nach Absatz 3 Satz 3 nicht wieder
hinzugerechnet worden ist oder nicht noch hinzuzu-
rechnen ist, im Veranlagungszeitraum der Umwand-
lung, Übertragung oder Aufgabe in entsprechender An-
wendungdes Absatzes 3 Satz 3 dem Gesamtbetrag
der Einkünfte hinzuzurechnen.“
882a Absatz 4 ist für Veranlagungszeiträumeab 2006
in der folgenden Fassung anzuwenden:
„(4) 1Wird eine in einem ausländischen Staat bele-

gene Betriebsstätte
1. in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt oder
2. entgeltlich oder unentgeltlich übertragen oder
3. aufgegeben, jedoch die ursprünglich von der Be-

triebsstätte ausgeübte Geschäftstätigkeit ganz oder
teilweise von einer Gesellschaft, an der der inländi-
sche Steuerpflichtige zu mindestens 10 Prozent un-
mittelbar oder mittelbar beteiligt ist, oder von einer
ihm nahe stehenden Person im Sinne des $ 1 Ab-
satz 2 des Außensteuergesetzes fortgeführt,

so ist ein nach Absatz 3 Satz 1 und 2 abgezogener
Verlust, soweit er nach Absatz 3 Satz 3 nicht wieder
hinzugerechnet worden ist oder nicht noch hinzuzu-
rechnen ist, im Veranlagungszeitraum der Umwand-
lung, Übertragung oder Aufgabe in entsprechender An-
wendungdes Absatzes 3 Satz 3 dem Gesamtbetrag
der Einkünftehinzuzurechnen.?2Satz1 gilt entspre-
chend bei Beendigung der unbeschränkten Einkom-
mensteuerpflicht($ 1 Absatz 1) durch Aufgabe des
Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts oder
bei Beendigung der unbeschränkten Körperschaftsteu-
erpflicht($1Absatz1des Körperschaftsteuergesetzes)
durch Verlegungdes Sitzes oder des Orts der Ge-
schäftsleitung sowie bei unbeschränkter Einkommen-
steuerpflicht($ 1 Absatz 1) oder unbeschränkterKör-
perschaftsteuerpflicht(8 1 Absatz 1 des Körperschaft-
steuergesetzes) bei Beendigung der Ansässigkeit im In-
land auf Grund der Bestimmungen eines Abkommens
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung.“

(4)8 2b in der Fassungder Bekanntmachungvom
19. Oktober2002 (BGBl. | S. 4210,2003 I S. 179)ist
weiterhin für Einkünfte aus einer Einkunftsquelle im
Sinne des $ 2b anzuwenden,die der Steuerpflichtige
nach dem 4. März 1999 und vor dem 11. November
2005 rechtswirksam erworben oder begründet hat.

(4a) '8$3 Nummer9 in der bis zum 31. Dezember
2005 geltenden Fassung ist weiter anzuwenden für
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vor dem 1. Januar 2006 entstandene Ansprüche der
Arbeitnehmer auf Abfindungen oder für Abfindungen
wegen einer vor dem 1. Januar 2006 getroffenen Ge-
richtsentscheidung oder einer am 31. Dezember 2005
anhängigen Klage, soweit die Abfindungen dem Arbeit-
nehmervor dem 1. Januar 2008 zufließen.?Gleiches
gilt für Abfindungen auf Grund eines vor dem 1. Januar
2006 abgeschlossenen Sozialplans, wenn die Arbeit-
nehmer in dem zugrunde liegenden und vor dem 1. Ja-
nuar 2006 vereinbarten Interessenausgleich namentlich
bezeichnetwordensind ($1Absatz5 Satz 1 des Kün-
digungsschutzgesetzes sowie $ 125 der Insolvenzord-
nung in der jeweils am 31. Dezember 2005 geltenden
Fassung); ist eine Abfindung in einem vor dem 25. De-
zember 2008 ergangenen Steuerbescheid als steuer-
pflichtige Einnahme berücksichtigt worden, ist dieser
Bescheid insoweit auf Antrag des Arbeitnehmers zu än-
dern. 38 3 Nummer 10 in der bis zum 31. Dezember
2005 geltenden Fassung ist weiter anzuwenden für
Entlassungen vor dem 1. Januar 2006, soweit die
Übergangsgelder und Übergangsbeihilfen dem Arbeit-
nehmer vor dem 1. Januar 2008 zufließen, und für an
Soldatinnenauf Zeit und Soldaten auf Zeit gezahlte
Übergangsbeihilfen, wenn das Dienstverhältnis vor
dem 1. Januar 2006 begründet wurde. *#83 Nummer 13
und 16 in der Fassung des Gesetzes vom 20. April 2009
(BGBl. IS. 774)ist erstmalsab demVeranlagungszeit-
raum 2007 anzuwenden.
(4b)8 3 Nummer26 und 26a in der Fassungdes

Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008
(BGB. | S. 2794)ist in allenFällenanzuwenden,in de-
nen die Steuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt
ist.
(4c)8 3 Nummer34 in der Fassungdes Artikels1

desGesetzesvom19.Dezember2008(BGBl.|S. 2794)
ist erstmals auf Leistungen des Arbeitgebers im Kalen-
derjahr 2008 anzuwenden.

(4d) 183 Nummer40 ist erstmalsanzuwendenfür
1. Gewinnausschüttungen, auf die bei der ausschüt-

tenden Körperschaft der nach Artikel 3 des Geset-
zes vom23. Oktober2000(BGBl. | S. 1433)aufge-
hobene Vierte Teil des Körperschaftsteuergesetzes
nicht mehr anzuwenden ist; für die übrigen in & 3
Nummer40 genanntenErträgeim Sinne des $ 20
gilt Entsprechendes;

2. ErträgeimSinnedes $ 3 Nummer40 Satz 1 Buch-
stabe a, b, c und j nach Ablauf des ersten Wirt-
schaftsjahres der Gesellschaft, an der die Anteile
bestehen, für das das Körperschaftsteuergesetz in
der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom
23. Oktober2000 (BGBl. I S. 1433)erstmalsanzu-
wenden ist.

28 3 Nummer 40 Satz 3 und 4 in der am 12. Dezember
2006 geltenden Fassung ist für Anteile, die einbrin-
gungsgeboren im Sinne des $ 21 des Umwandlungs-
steuergesetzes in der am 12. Dezember 2006 gelten-
den Fassung sind, weiter anzuwenden. 383 Nummer 40
Satz 1 Buchstabe d in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzesvom13.Dezember2006(BGBl. I S. 2878)ist
erstmalsauf BezügeimSinnedes $ 20Absatz 1 Num-
mer 1 und auf Einnahmen im Sinne des $ 20 Absatz 1
Nummer 9 anzuwenden, die nach dem 18. Dezember
2006 zugeflossen sind.

(4e)183 Nummer40a inder Fassungdes Gesetzes
vom30.Juli 2004(BGBl. I S. 2013)istaufVergütungen
im Sinne des & 18 Absatz 1 Nummer 4 anzuwenden,
wenn die vermögensverwaltende Gesellschaft oder
Gemeinschaft nach dem 31. März 2002 und vor dem
1. Januar 2009 gegründet worden ist oder soweit die
Vergütungen in Zusammenhang mit der Veräußerung
von Anteilen an Kapitalgesellschaften stehen, die nach
dem 7. November 2003 und vor dem 1. Januar 2009
erworben worden sind. 28 3 Nummer 40a in der Fas-
sung des Artikels 3 des Gesetzes vom 12. August 2008
(BGB. | S. 1672)isterstmalsaufVergütungenimSinne
des $ 18 Absatz 1 Nummer 4 anzuwenden, wenn die
vermögensverwaltende Gesellschaft oder Gemein-
schaft nach dem 31. Dezember 2008 gegründet wor-
den ist.

(4f)83 Nummer41 ist erstmals auf Gewinnaus-
schüttungen oder Gewinne aus der Veräußerung eines
Anteils an einer ausländischen Kapitalgesellschaft
sowie aus deren Auflösung oder Herabsetzung ihres
Kapitals anzuwenden, wenn auf die Ausschüttung oder
auf die Gewinneaus derVeräußerung&3 Nummer40
Buchstabe a, b, c und d des Einkommensteuergesetzes
inderFassungdesArtikels3desGesetzesvom23.Ok-
tober2000(BGBl. I S. 1433)anwendbarwäre.

(5) (weggefallen)
(6) '8 3 Nummer63 ist bei BeiträgenfüreineDirekt-

versicherung nicht anzuwenden, wenn die entspre-
chende Versorgungszusage vor dem 1. Januar 2005
erteilt wurde und der Arbeitnehmer gegenüber dem Ar-
beitgeber für diese Beiträge auf die Anwendung des 8 3
Nummer 63 verzichtet hat. 2Der Verzicht gilt für die
Dauer des Dienstverhältnisses; er ist bis zum 30. Juni
2005 oder bei einem späteren Arbeitgeberwechsel bis
zur ersten Beitragsleistung zu erklären. 383 Nummer 63
Satz 3 und 4 ist nicht anzuwenden, wenn $ 40b Ab-
satz 1 und 2 in der am 31. Dezember 2004 geltenden
Fassung angewendet wird.
(7)8 3 Nummer65 inderFassungdesArtikels1des

Gesetzesvom13.Dezember2006(BGBl. I S. 2878)ist
in allen Fällen anzuwenden, in denen die Einkommen-
steuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist.

(8) (weggefallen)
(8a) !'&3c Absatz 2 ist erstmalsauf Aufwendungen

anzuwenden, die mit Erträgen im wirtschaftlichen Zu-
sammenhang stehen, auf die 8 3 Nummer 40 erstmals
anzuwenden ist. 283c Absatz 2 Satz 3 und 4 in der am
12. Dezember 2006 geltenden Fassung ist für Anteile,
die einbringungsgeborenim Sinne des $ 21 des Um-
wandlungssteuergesetzes in der am 12. Dezember
2006 geltenden Fassung sind, weiter anzuwenden.

(8b)8 4 Absatz 1 in der Fassungdes Artikels1 des
Gesetzesvom7. Dezember2006(BGBl. I S. 2782)ist
erstmals für nach dem 31. Dezember 2005 endende
Wirtschaftsjahre anzuwenden.

(9)$ 4Absatz2 Satz2 inder Fassungdes Gesetzes
vom22. Dezember1999(BGBl. I S. 2601)ist auch für
Veranlagungszeiträume vor 1999 anzuwenden.

(10) !8 4 Absatz3 Satz 4 ist nichtanzuwenden,so-
weit die Anschaffungs- oder Herstellungskosten vor
dem 1. Januar 1971 als Betriebsausgaben abgesetzt
wordensind.?84Absatz3 Satz4 und5 inderFassung
desArtikels1desGesetzesvom28.April2006(BGBl.|



S. 1095)isterstmalsfürWirtschaftsgüteranzuwenden,
die nach dem 5. Mai 2006 angeschafft, hergestellt oder
in das Betriebsvermögen eingelegt werden. 3Die An-
schaffungs- oder Herstellungskosten für nicht abnutz-
bare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die vor
dem 5. Mai 2006 angeschafft, hergestellt oder in das
Betriebsvermögen eingelegt wurden, sind erst im Zeit-
punkt des Zuflusses des Veräußerungserlöses oder im
Zeitpunkt der Entnahme als Betriebsausgaben zu be-
rücksichtigen.
(11) !'84 Absatz 4a in der Fassung des Gesetzes

vom22. Dezember1999(BGBl. | S. 2601)ist erstmals
für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem
31. Dezember 1998 endet. ?Über- und Unterentnahmen
vorangegangener Wirtschaftsjahre bleiben unberück-
sichtigt. $Bei vor dem 1. Januar 1999 eröffneten Betrie-
ben sind im Fall der Betriebsaufgabe bei der Überfüh-
rung von Wirtschaftsgütern aus dem Betriebsvermögen
in das Privatvermögen die Buchwerte nicht als Ent-
nahme anzusetzen; im Fall der Betriebsveräußerung
ist nur der Veräußerungsgewinn als Entnahme anzuset-
zen. *DieAufzeichnungspflichtenimSinnedes $ 4 Ab-
satz da Satz 6 sind erstmals ab dem 1. Januar 2000 zu
erfüllen.

(12)184 Absatz 5 Satz 1 Nummer1 Satz 2 in der
Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom 29. Dezem-
ber2003(BGBl. I S. 3076)isterstmalsfürWirtschafts-
jahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2003
beginnen.?84Absatz5 Satz 1 Nummer2 Satz 1 inder
Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom 29. Dezem-
ber2003(BGBl. I S. 3076)isterstmalsfürWirtschafts-
jahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2003
beginnen.384Absatz5 Satz 1 Nummer6 Satz3 inder
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 28. April
2006(BGBl. I S. 1095)ist erstmalsfürWirtschaftsjahre
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2005 begin-
nen. *8 4 Absatz5 Satz 1 Nummer6a in der Fassung
der Bekanntmachungvom 19. Oktober2002 (BGBl. |
S. 4210) ist letztmalsfür den Veranlagungszeitraum
2002 anzuwenden. °In den Fällen, in denen die Einkom-
mensteuer für die \Veranlagungszeiträume bis ein-
schließlich 2002 noch nicht formell bestandskräftig
oder hinsichtlich der Aufwendungen für eine betrieblich
veranlasste doppelte Haushaltsführung vorläufig fest-
gesetzt ist, ist 8 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 15. Dezem-
ber2003(BGBl. | S. 2645)anzuwenden;dies gilt auch
für unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ergangene
Einkommensteuerbescheide für Veranlagungszeit-
räume bis einschließlich 2002, soweit nicht bereits
Festsetzungsverjährung eingetreten ist. 68 4 Absatz 5
Satz 1 Nummer 11 in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzesvom22. Dezember2003(BGBl. I S. 2840)ist
erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach
dem 31. Dezember 2003 endet. 78 4 Absatz 5b in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August
2007(BGBi. I S. 1912)gilterstmalsfür Gewerbesteuer,
die für Erhebungszeiträume festgesetzt wird, die nach
dem 31. Dezember 2007 enden. 88 4 Absatz 5 Satz 1
Nummer 6 in der Fassung des Gesetzes vom 20. April
2009 (BGBl. I S. 774) ist erstmalsab dem Veranla-
gungszeitraum 2007 anzuwenden.

(12a)'$ AdAbsatz1Satz 1 Nummer1 Satz 1 Buch-
stabeb Satz 1 in der Fassungdes Artikels1 des Ge-
setzes vom 19. Dezember2008 (BGBl. I S. 2794) ist
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erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach
dem 31. Dezember 2007 endet. ?28Ad Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 Satz 1 in der Fassung des Artikels 5 Num-
mer1 des Gesetzesvom 10. Dezember2007(BGBl. I
S. 2838)isterstmalsbeinachdem31. Dezember2008
zugesagten Leistungen der betrieblichen Altersversor-
gunganzuwenden.

(12b)$ 4e inder Fassungdes Artikels6 des Geset-
zes vom26.Juni 2001(BGBl. | S. 1310)isterstmalsfür
das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. De-
zember 2001 endet.

(12c)(weggefallen)
(12d)'8 Ah inder FassungdesArtikels1desGeset-

zes vom14.August2007(BGBl. I S. 1912)isterstmals
für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 25. Mai
2007 beginnen und nicht vor dem 1. Januar 2008 en-
den.?84hAbsatz5 Satz3 inderFassungdesArtikels1
desGesetzesvom19.Dezember2008(BGBl.|S. 2794)
ist erstmals auf schädliche Beteiligungserwerbe nach
dem 28. November 2008 anzuwenden, deren sämtliche
Erwerbe und gleichgestellte Rechtsakte nach dem
28. November 2008 stattfinden. 38 4h Absatz 2 Satz 1
Buchstabe a in der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes vom16.Juli 2009(BGBl. I S. 1959)ist erstmalsfür
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 25. Mai
2007 beginnen und nicht vor dem 1. Januar 2008 en-
den, und letztmals für Wirtschaftsjahre, die vor dem
1. Januar 2010 enden.
(12e)185 Absatz 1a in der Fassungdes Artikels3

des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25. Mai
2009(BGB. I S. 1102)ist erstmalsfürWirtschaftsjahre
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2009 begin-
nen. 28 5 Absatz 1a in der Fassung des Artikels 3 des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25. Mai
2009(BGB. I S. 1102)ist erstmalsfürWirtschaftsjahre
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 begin-
nen, wenn das Wahlrecht nach Artikel 66 Absatz 3
Satz 6 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetz-
buch in der Fassung des Artikels 2 des Bilanzrechts-
modernisierungsgesetzesvom 25. Mai 2009 (BGBl. I
S. 1102)ausgeübtwird.

(13) '8&5 Absatz4a ist erstmalsfürdasWirtschafts-
jahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 1996
endet. 2Rückstellungen für drohende Verluste aus
schwebenden Geschäften, die am Schluss des letzten
vor dem 1. Januar 1997 endenden Wirtschaftsjahres
zulässigerweise gebildet worden sind, sind in den
Schlussbilanzen des ersten nach dem 31. Dezember
1996 endenden Wirtschaftsjahres und der fünf folgen-
den Wirtschaftsjahre mit mindestens 25 Prozent im ers-
ten und jeweils mindestens 15 Prozent im zweiten bis
sechsten Wirtschaftsjahr gewinnerhöhend aufzulösen.

(14)Soweit Rückstellungenfür Aufwendungen,die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten für ein Wirt-
schaftsgut sind, in der Vergangenheit gebildet worden
sind, sind sie in dem ersten Veranlagungszeitraum,
dessen Veranlagung noch nicht bestandskräftig ist, in
vollem Umfang aufzulösen.

(15) 'Für Gewerbebetriebe,in denen der Steuer-
pflichtige vor dem 1. Januar 1999 bereits Einkünfte
aus dem Betrieb von Handelsschiffen im internationa-
len Verkehr erzielt hat, kann der Antrag nach $ 5a Ab-
satz 3 Satz 1 auf Anwendung der Gewinnermittlung
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nach $ 5a Absatz 1 in dem Wirtschaftsjahr, das nach
dem 31. Dezember 1998 endet, oder in einem der bei-
den folgenden Wirtschaftsjahre gestellt werden (Erst-
jahr).285aAbsatz3 in der Fassungdes Artikels9 des
Gesetzesvom29. Dezember2003(BGBl. I S. 3076)ist
erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach
dem 31. Dezember 2005 endet. 38 5a Absatz 3 Satz 1
in der am 31. Dezember 2003 geltenden Fassung ist
weiterhin anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige im
Fall der Anschaffung das Handelsschiff auf Grund eines
vor dem 1. Januar 2006 rechtswirksam abgeschlosse-
nen schuldrechtlichen Vertrags oder gleichgestellten
Rechtsaktes angeschafft oder im Fall der Herstellung
mit der Herstellung des Handelsschiffs vor dem 1. Ja-
nuar 2006 begonnen hat. “In Fällen des Satzes 3 muss
der Antrag auf Anwendung des $ 5a Absatz 1 spätes-
tens bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres gestellt wer-
den, das vor dem 1. Januar 2008 endet. 585a Absatz 5
Satz 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
14.August2007(BGBl. I S. 1912)isterstmalsfürWirt-
schaftsjahre anzuwenden, die nach dem 17. August
2007 enden. 6Soweit Ansparabschreibungen im Sinne
von $ 7g Absatz 3 in der bis zum 17. August 2007 gel-
tenden Fassung zum Zeitpunkt des Übergangs zur Ge-
winnermittlung nach $ 5a Absatz 1 noch nicht gewinn-
erhöhend aufgelöst worden sind, ist & 5a Absatz 5
Satz 3 in der bis zum 17. August 2007 geltenden Fas-
sung weiter anzuwenden.

(15a)$ 5b inder Fassungdes Artikels1 des Geset-
zes vom20. Dezember2008(BGBl. I S. 2850)ist erst-
mals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 2010 beginnen.

(16)186 Absatz 1 inder FassungdesArtikels1 des
Gesetzesvom 7. Dezember2006(BGBl. I S. 2782)ist
erstmals für nach dem 31. Dezember 2005 endende
Wirtschaftsjahre anzuwenden. 286 Absatz 1 in der Fas-
sungdes Gesetzesvom24.März1999(BGBl. I S. 402)
ist erstmals für das erste nach dem 31. Dezember 1998
endende Wirtschaftsjahr(Erstjahr)anzuwenden. *®In
Höhe von vier Fünfteln des im Erstjahr durch die An-
wendung des & 6 Absatz 1 Nummer 1 und 2 in der
Fassung des Gesetzesvom 24. März 1999 (BGBl. |
S. 402) entstehendenGewinns kann im Erstjahreine
den steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage gebildet
werden, die in den dem Erstjahr folgenden vier Wirt-
schaftsjahren jeweils mit mindestens einem Viertel ge-
winnerhöhend aufzulösen ist (Auflösungszeitraum).
“Scheidetein der Regelungnach den Sätzen 1 bis 3
unterliegendes Wirtschaftsgut im Auflösungszeitraum
ganz oder teilweise aus, ist im Wirtschaftsjahr des Aus-
scheidens der für das Wirtschaftsgut verbleibende Teil
der Rücklage nach Satz 3 in vollem Umfang oder teil-
weise gewinnerhöhend aufzulösen. 5Soweit ein der Re-
gelung nach den Sätzen 1 bis 3 unterliegendes Wirt-
schaftsgut im Auflösungszeitraum erneut auf den nied-
rigeren Teilwert abgeschrieben wird, ist der für das
Wirtschaftsgut verbleibende Teil der Rücklage nach
Satz 3 in Höhe der Abschreibung gewinnerhöhend auf-
zulösen. 683 Nummer 40 Satz 1 Buchstabe a Satz 2 in
der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000
(BGB. | S. 1433)und$ 8bAbsatz2 Satz 2 des Körper-
schaftsteuergesetzes in der Fassung des Gesetzes
vom 23. Oktober2000 (BGBl. | S. 1433)sind in den
FällenderSätze3 bis5entsprechendanzuwenden.786
Absatz 1 Nummer 1a in der Fassung des Artikels 1 des

Gesetzesvom15.Dezember2003(BGBl. I S. 2645)ist
erstmals für Baumaßnahmen anzuwenden, mit denen
nach dem 31. Dezember 2003 begonnen wird. 8Als Be-
ginn gilt bei Baumaßnahmen, für die eine Baugenehmi-
gung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauan-
trag gestellt wird, bei baugenehmigungsfreien Bauvor-
haben, für die Bauunterlagen einzureichen sind, der
Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht wer-
den. 9Sämtliche Baumaßnahmen im Sinne des 8 6 Ab-
satz 1 Nummer1a Satz 1 an einemObjektgeltenals
eine BaumaßnahmeimSinnedes Satzes 7. 1086 Ab-
satz 1 Nummer 2b und 3a Buchstabe f in der Fassung
des Artikels 3 des Bilanzrechtsmodernisierungsgeset-
zes vom25. Mai 2009(BGBl. I S. 1102)sind erstmals
für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2009 beginnen; $ 6 Absatz 1 Nummer 2b und
& 6 Absatz 1 Nummer 3a Buchstabe f in der Fassung
des Artikels 3 des Bilanzrechtsmodernisierungsgeset-
zes vom25. Mai 2009(BGBl. I S. 1102)sind erstmals
für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2008 beginnen, wenn das Wahlrecht nach Arti-
kel 66 Absatz 3 Satz 6 des Einführungsgesetzes zum
Handelsgesetzbuch in der Fassung des Artikels 2 des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25. Mai
2009 (BGBl. I S. 1102)ausgeübtwird; für die Hälfte
des Gewinns, der sich aus der erstmaligen Anwendung
des & 6 Absatz 1 Nummer 2b ergibt, kann eine den
Gewinn mindernde Rücklage gebildet werden, die im
folgenden Wirtschaftsjahr gewinnerhöhend aufzulösen
ist. 1186 Absatz 1 Nummer4 Satz 2 in der Fassung
desArtikels1desGesetzesvom28.April2006(BGBl.|
S. 1095) ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden,
die nachdem31. Dezember2005beginnen.1286 Ab-
satz 1 Nummer 4 Satz 6 in der am 24. Dezember 2008
geltenden Fassung ist letztmalig für das Wirtschaftsjahr
anzuwenden, das vor dem 1. Januar 2009 endet. 1386
Absatz 1 Nummer 4 Satz 6 in der Fassung des Artikels 1
desGesetzesvom19.Dezember2008(BGBl.|S. 2794)
ist erstmalig für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. De-
zember 2008 beginnen, anzuwenden. 1*8 6 Absatz 2
und 2a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 14. August 2007 (BGBl. | S. 1912) ist erstmals
bei Wirtschaftsgütern anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 2007 angeschafft, hergestellt oder in
dasBetriebsvermögeneingelegtwerden.'586Absatz6
Satz 2 und 3 ist erstmals für Einlagen anzuwenden, die
nach dem 31. Dezember 1998 vorgenommen werden.

(16a)'& 6 Absatz5 Satz 3 bis 5 inder Fassungdes
Gesetzesvom20. Dezember2001(BGBl. I S. 3858)ist
erstmals auf Übertragungsvorgänge nach dem 31. De-
zember 2000 anzuwenden. 28 6 Absatz 5 Satz 6 in der
FassungdesGesetzesvom20.Dezember2001(BGBl.|
S. 3858)isterstmalsaufAnteilsbegründungenundAn-
teilserhöhungen nach dem 31. Dezember 2000 anzu-
wenden.

(16b)8 6aAbsatz2 Nummer1 ersteAlternativeund
Absatz3 Satz2 Nummer1Satz6 ersterHalbsatzinder
Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom 26. Juni
2001(BGBl. I S. 1310)ist bei Pensionsverpflichtungen
gegenüber Berechtigten anzuwenden, denen der Pen-
sionsverpflichtete erstmals eine Pensionszusage nach
dem 31. Dezember 2000 erteilt hat; $ 6a Absatz 2 Num-
mer 1 zweite Alternative sowie $ 6a Absatz 3 Satz 2
Nummer 1 Satz 1 und 8 6a Absatz 3 Satz 2 Nummer 1
Satz 6 zweiter Halbsatz sind bei Pensionsverpflichtun-



gen anzuwenden, die auf einer nach dem 31. Dezember
2000 vereinbarten Entgeltumwandlung im Sinne von
& 1 Absatz 2 des Betriebsrentengesetzes beruhen.

(17)8 6a Absatz 2 Nummer1 undAbsatz 3 Satz 2
Nummer 1 Satz 6 in der Fassung des Artikels 5 Num-
mer2 des Gesetzesvom 10. Dezember2007(BGBl. |
S. 2838)isterstmalsbei nachdem31. Dezember2008
erteilten Pensionszusagen anzuwenden.

(18) '8 6b in der Fassung des Gesetzes vom
24. März 1999(BGBl. I S. 402)ist erstmalsauf Veräu-
Berungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1998 vorgenommen werden. 2Für Veräußerungen, die
vor diesem Zeitpunkt vorgenommen worden sind, ist
& 6b in der im Veräußerungszeitpunkt geltenden Fas-
sung weiter anzuwenden.

(18a)'8 6b inderFassungdesArtikels1des Geset-
zes vom20. Dezember2001(BGBl. I S. 3858)ist erst-
mals auf Veräußerungen anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 2001 vorgenommen werden. ?Für Veräu-
Berungen, die vor diesem Zeitpunkt vorgenommen wor-
den sind, ist&6b inder imVeräußerungszeitpunktgel-
tenden Fassung weiter anzuwenden.

(18b)'8 6b inderFassungdesArtikels1des Geset-
zes vom26.April2006(BGBl.IS. 1091)isterstmalsauf
Veräußerungen nach dem 31. Dezember 2005 und
letztmals auf Veräußerungen vor dem 1. Januar 2011
anzuwenden. ?Für Veräußerungen, die vor diesem Zeit-
punkt vorgenommen werden, ist 8 6b in der im Veräu-
Berungszeitpunkt geltenden Fassung weiter anzuwen-
den. 38 6b Absatz 10 Satz 11 in der am 12. Dezember
2006 geltenden Fassung ist für Anteile, die einbrin-
gungsgeboren im Sinne des $ 21 des Umwandlungs-
steuergesetzes in der am 12. Dezember 2006 gelten-
den Fassung sind, weiter anzuwenden.

(19) '8 6c in der Fassung des Gesetzes vom
24. März 1999(BGBl. I S. 402)ist erstmalsauf Veräu-
Berungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1998 vorgenommen werden. 2Für Veräußerungen, die
vor diesem Zeitpunkt vorgenommen worden sind, ist
& 6c in der im Veräußerungszeitpunkt geltenden Fas-
sung weiter anzuwenden.

(20)8 6d ist erstmalsfür das Wirtschaftsjahranzu-
wenden, das nach dem 31. Dezember 1998 endet.

(21)187Absatz1Satz4 inder Fassungdes Geset-
zes vom24.März1999(BGBl. I S. 402)isterstmalsfür
Einlagen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1998vorgenommenwerden.?&7 Absatz 1 Satz 6 in
der Fassungdes Gesetzesvom24.März1999(BGBl. |
S. 402) ist erstmalsfür das nach dem 31. Dezember
1998 endende Wirtschaftsjahr anzuwenden. 38 7 Ab-
satz 1 Satz 4 inder Fassungdes Artikels9 des Geset-
zes vom29. Dezember2003(BGBl. I S. 3076)ist erst-
mals bei Wirtschaftsgütern anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 2003 angeschafft oder hergestellt wor-
den sind.

(21a)'$ 7 Absatz 2 Satz 2 in der Fassungdes Ge-
setzesvom23.Oktober2000(BGBl. | S. 1433)isterst-
mals bei Wirtschaftsgütern anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 2000 angeschafft oder hergestellt wor-
den sind. ?Bei Wirtschaftsgütern, die vor dem 1. Januar
2001 angeschafft oder hergestellt worden sind, ist & 7
Absatz 2 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes in der
FassungdesGesetzesvom22.Dezember1999(BGBl.|
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S. 2601)weiteranzuwenden.387Absatz2 und3 inder
bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung ist
letztmalig anzuwenden für vor dem 1. Januar 2008 an-
geschaffte oder hergestellte bewegliche Wirtschaftsgü-
ter.

(21b)Bei Gebäuden,soweitsie zu einemBetriebs-
vermögen gehören und nicht Wohnzwecken dienen, ist
&7Absatz4 Satz 1und2 inderFassungdes Gesetzes
vom22. Dezember1999(BGBl. | S. 2601)weiteranzu-
wenden, wenn der Steuerpflichtige im Fall der Herstel-
lung vor dem 1. Januar 2001 mit der Herstellung des
Gebäudes begonnen hat oder im Fall der Anschaffung
das Objekt auf Grund eines vor dem 1. Januar 2001
rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Ver-
trags oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft
hat. ?Als Beginn der Herstellung gilt bei Gebäuden, für
die eine Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeit-
punkt, in dem der Bauantrag gestellt wird; bei bauge-
nehmigungsfreien Gebäuden, für die Bauunterlagen
einzureichen sind, der Zeitpunkt, in dem die Bauunter-
lagen eingereicht werden.
(22)8 7a Absatz 6 des Einkommensteuergesetzes

1979 in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juni
1979(BGBl. | S. 721)ist letztmalsfür das Wirtschafts-
jahr anzuwenden, das dem Wirtschaftsjahr vorangeht,
für das 8 15a erstmals anzuwenden ist.

(23) '& 7g Absatz 1 bis 4 und 7 in der Fassungdes
Artikels1 des Gesetzesvom14.August2007(BGBl. |
S. 1912) ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden,
die nachdem17.August2007enden.287gAbsatz 5
und 6 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
14.August2007(BGBl. I S. 1912)isterstmalsbeiWirt-
schaftsgütern anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 2007 angeschafft oder hergestellt werden. ®BeiAn-
sparabschreibungen, die in vor dem 18. August 2007
endenden Wirtschaftsjahren gebildet worden sind, und
Wirtschaftsgütern, die vor dem 1. Januar 2008 ange-
schafft oder hergestellt worden sind, ist & 7g in der
bis zum 17. August 2007 geltenden Fassung weiter an-
zuwenden. *Soweit Ansparabschreibungen noch nicht
gewinnerhöhend aufgelöst worden sind, vermindert
sich der Höchstbetrag von 200 000 Euro nach 8 7g Ab-
satz 1 Satz 4 inder Fassungdes Artikels1 des Geset-
zes vom14.August2007(BGBl.IS. 1912)umdienoch
vorhandenen Ansparabschreibungen. >In Wirtschafts-
jahren, die nach dem 31. Dezember 2008 und vor dem
1. Januar 2011 enden, ist $ 7g Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass bei Gewer-
bebetrieben oder der selbständigen Arbeit dienenden
Betrieben, die ihren Gewinn nach & 4 Absatz 1 oder
& 5 ermitteln, ein Betriebsvermögen von 335 000 Euro,
bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft ein Wirt-
schaftswert oder Ersatzwirtschaftswert von 175 000
Euro und bei Betrieben, die ihren Gewinn nach 8 4 Ab-
satz 3 ermitteln, ohne Berücksichtigung von Investiti-
onsabzugsbeträgen ein Gewinn von 200 000 Euro nicht
überschritten wird. $Bei Wirtschaftsgütern, die nach
dem 31. Dezember 2008 und vor dem 1. Januar 2011
angeschafft oder hergestellt werden, ist 8 7g Absatz 6
Nummer 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Be-
trieb zum Schluss des Wirtschaftsjahres, das der An-
schaffung oder Herstellung vorangeht, die Größen-
merkmale des Satzes 5 nicht überschreitet.
(23a)'$ 7h Absatz 1 Satz 1 und 3 in der Fassung

des Artikels 9 des Gesetzes vom 29. Dezember 2003
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(BGBl. I S. 3076)sind erstmalsfür Modernisierungs-
und Instandsetzungsmaßnahmen anzuwenden, mit de-
nen nach dem 31. Dezember 2003 begonnen wird. 2Als
Beginn gilt bei Baumaßnahmen, für die eine Baugeneh-
migung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der
Bauantrag gestellt wird, bei baugenehmigungsfreien
Bauvorhaben, für die Bauunterlagen einzureichen sind,
der Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht
werden.

(23b)187iAbsatz1Satz 1und5 inderFassungdes
Artikels 9 des Gesetzes vom 29. Dezember 2003
(BGBl. | S. 3076)sinderstmalsfür Baumaßnahmenan-
zuwenden, mit denen nach dem 31. Dezember 2003
begonnen wird. 2Als Beginn gilt bei Baumaßnahmen,
für die eine Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeit-
punkt, in dem der Bauantrag gestellt wird, bei bauge-
nehmigungsfreien Bauvorhaben, für die Bauunterlagen
einzureichen sind, der Zeitpunkt, in dem die Bauunter-
lagen eingereicht werden.
(23c)$ 8Absatz2 inderFassungdesGesetzesvom

20.April2009(BGBl. I S. 774)isterstmalsab demVer-
anlagungszeitraum 2007 anzuwenden.

(23d)'8 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer4 und 5 und
Absatz 2 in der Fassung des Gesetzes vom 20. April
2009 (BGBl. I S. 774) ist erstmalsab dem Veranla-
gungszeitraum2007anzuwenden.289Absatz1Satz3
Nummer 5 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 15. Dezember2003(BGBl. | S. 2645)ist erstmals
ab dem Veranlagungszeitraum 2003 anzuwenden und
in Fällen, in denen die Einkommensteuer noch nicht for-
mell bestandskräftig oder hinsichtlich der Aufwendun-
gen für eine beruflich veranlasste doppelte Haushalts-
führungvorläufigfestgesetztist. 389 Absatz 1 Satz 3
Nummer 7 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzesvom 14. August 2007 (BGBl. | S. 1912)ist
erstmals für die im Veranlagungszeitraum 2008 ange-
schafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter anzuwen-
den.*FürdieAnwendungdes$9Absatz5 Satz2 inder
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 15. Dezem-
ber 2003(BGBl. I S. 2645)giltAbsatz 16 Satz 7 bis 9
entsprechend.

(23e)8 9c in der Fassungdes Artikels1 des Geset-
zes vom22. Dezember2008(BGBl. I S. 2955)giltauch
für Kinder, die wegen einer vor dem 1. Januar 2007 in
der Zeit ab Vollendung des 25. Lebensjahres und vor
Vollendung des 27. Lebensjahres eingetretenen körper-
lichen, geistigen oder seelischen Behinderung außer-
stande sind, sich selbst zu unterhalten.

(23f)1810Absatz 1 Nummer1a inder Fassungdes
Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007
(BGB. | S. 3150)istaufalleVersorgungsleistungenan-
zuwenden, die auf nach dem 31. Dezember 2007 ver-
einbarten Vermögensübertragungen beruhen. 2Für Ver-
sorgungsleistungen, die auf vor dem 1. Januar 2008
vereinbarten Vermögensübertragungen beruhen, gilt
dies nur, wenn das übertragene Vermögen nur deshalb
einen ausreichenden Ertrag bringt, weil ersparte Auf-
wendungen mit Ausnahme des Nutzungsvorteils eines
zu eigenen Zwecken vom Vermögensübernehmer ge-
nutzten Grundstücks zu den Erträgen des Vermögens
gerechnet werden.

(24) '8 10Absatz 1 Nummer2 Buchstabeb Satz 1
ist für Vertragsabschlüsse nach dem 31. Dezember
2011 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Vertrag

die Zahlung der Leibrente nicht vor Vollendung des
62. Lebensjahresvorsehendarf.?2FürVerträgeimSinne
des 8 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b, die vor dem
1. Januar 2010 abgeschlossen wurden, und bei Kran-
ken- und Pflegeversicherungenim Sinne des &10
Absatz 1 Nummer 3, bei denen das Versicherungsver-
hältnis vor dem 1. Januar 2010 bestanden hat, ist 8 10
Absatz2 Satz2 Nummer2 undSatz3mitderMaßgabe
anzuwenden, dass
1. die erforderliche Einwilligung zur Datenübermittlung

als erteilt gilt, wenn die übermittelnde Stelle den
Steuerpflichtigen schriftlich darüber informiert, dass
vom Vorliegen einer Einwilligung ausgegangen wird,
das in Nummer 2 beschriebene Verfahren Anwen-
dung findet und die Daten an die zentrale Stelle
übermittelt werden, wenn der Steuerpflichtige dem
nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen nach
Erhalt dieser schriftlichen Information schriftlich wi-
derspricht;

2. die übermittelnde Stelle, wenn die nach & 10 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 2 oder Satz 3 erforderliche
Einwilligung des Steuerpflichtigen vorliegt oder als
erteilt gilt, die für die Datenübermittlung nach
& 10 Absatz 2a erforderliche Identifikationsnummer
($139bderAbgabenordnung)des Steuerpflichtigen
abweichend von & 22a Absatz 2 Satz 1 und 2 beim
Bundeszentralamt für Steuern erheben kann. ?Das
Bundeszentralamt für Steuern teilt der übermitteln-
den Stelle die Identifikationsnummer des Steuer-
pflichtigen mit, sofern die übermittelten Daten mit
den nach 8 139b Absatz 3 der Abgabenordnung
beim Bundeszentralamt für Steuern gespeicherten
Daten übereinstimmen. 3Stimmen die Daten nicht
überein, findet $ 22a Absatz 2 Satz 1 und 2 Anwen-
dung.
(24a)8 10Absatz1Nummer7Satz4 inderFassung

des Gesetzesvom 20. April 2009 (BGBl. I S. 774) ist
erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2007 anzuwen-
den.

(24a)'8 10Absatz 1 Nummer9 in der Fassungdes
Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008
(BGB. | S. 2794)isterstmalsfürdenVeranlagungszeit-
raum 2008 anzuwenden. ?Für Schulgeldzahlungen an
Schulen in freier Trägerschaft oder an überwiegend
privat finanzierte Schulen, die in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat
belegen sind, auf den das Abkommen über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, und die
zu einem von dem zuständigen inländischen Ministe-
rium eines Landes, von der Kultusministerkonferenz
der Länder oder von einer inländischen Zeugnisaner-
kennungsstelle anerkannten oder einem inländischen
Abschluss an einer öffentlichen Schule als gleichwertig
anerkannten allgemein bildenden oder berufsbildenden
Schul-, Jahrgangs- oder Berufsabschluss führen, gilt
& 10 Absatz 1 Nummer 9 in der Fassung des Artikels 1
Nummer 7 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc des
Gesetzesvom 13. Dezember2006 (BGBl. I S. 2878)
für noch nicht bestandskräftige Steuerfestsetzungen
der Veranlagungszeiträume vor 2008 mit der Maßgabe,
dass es sich nicht um eine gemäß Artikel 7 Absatz 4
des Grundgesetzes staatlich genehmigte oder nach
Landesrecht erlaubte Ersatzschule oder eine nach Lan-
desrecht anerkannte allgemein bildende Ergänzungs-
schule handeln muss.



(24b)& 10 Absatz 5 in der am 31. Dezember2009
geltenden Fassung ist auf Beiträge zu Versicherungen
im Sinne des $ 10 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b
Doppelbuchstabe bb bis dd in der am 31. Dezember
2004 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden, wenn
die Laufzeit dieser Versicherungen vor dem 1. Januar
2005 begonnen hat und ein Versicherungsbeitrag bis
zum 31. Dezember 2004 entrichtet wurde.

(24c) '$ 10a Absatz 1 Satz 4 in der Fassungdes
Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2794)sowie & 81a Satz 1 Nummer5 und
& 86 Absatz 1 Satz 2 Nummer4 in der Fassungdes
Artikels 1 des Gesetzes vom 29. Juli 2008 (BGBl. |
S. 1509) sind erstmals für den Veranlagungszeitraum
2008 anzuwenden. ?Für Altersvorsorgeverträge, die
vor dem 1. Januar 2008 abgeschlossen wurden, gilt
für die Anwendung des 8 92a Absatz 1 Satz 1, dass
für die Veranlagungszeiträume 2008 und 2009 der Al-
tersvorsorge-Eigenheimbetrag mindestens 10 000 Euro
betragen muss.
(24d)18 10aAbsatz 5 Satz 3 in der Fassungdes

Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007
(BGBl. I S. 3150) ist auch für Veranlagungszeiträume
vor 2008 anzuwenden, soweit
1. sich dies zugunsten des Steuerpflichtigen auswirkt

oder
2. die Steuerfestsetzung bei Inkrafttreten des Jahres-

steuergesetzes 2008 vom 20. Dezember 2007
(BGBl. I S. 3150)noch nichtunanfechtbarwaroder
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stand.

2Für Verträge, auf die bereits vor dem 1. Januar 2010
Altersvorsorgebeiträge im Sinne des & 82 eingezahlt
wurden, kann die übermittelnde Stelle, wenn die nach
& 10aAbsatz 2a erforderlicheEinwilligungdes Steuer-
pflichtigen vorliegt, die für die Übermittlung der Daten
nach $ 10aAbsatz 5 Satz 1 in der Fassungdes Arti-
kels1des Gesetzesvom16.Juli 2009(BGBl.|S. 1959)
erforderlicheIdentifikationsnummer(8 139bderAbga-
benordnung) des Steuerpflichtigen abweichend von
& 22a Absatz 2 Satz 1 und 2 beim Bundeszentralamt
für Steuern erheben. ®DasBundeszentralamt für Steu-
ern teilt dem Anbieter die Identifikationsnummer des
Steuerpflichtigen mit, sofern die übermittelten Daten
mit den nach $&139b Absatz 3 der Abgabenordnung
beim Bundeszentralamt für Steuern gespeicherten Da-
ten übereinstimmen. *Stimmen die Daten nicht überein,
findet$ 22aAbsatz2 Satz 1 und2 Anwendung.

(24e)'& 10bAbsatz 1 Satz 3 undAbsatz 1a in der
Fassung des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034) sind auf Zuwendungen anzuwenden, die nach
dem31. Dezember1999geleistetwerden.2810bAb-
satz 1 und 1a in der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes vom 10. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2332) ist auf
Zuwendungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 2006 geleistet werden. ®3FürZuwendungen, die im
Veranlagungszeitraum 2007 geleistet werden, gilt auf
Antragdes Steuerpflichtigen$ 10bAbsatz 1 in deram
26. Juli 2000 geltendenFassung. *$ 10b Absatz 1
Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 19. Dezember2008(BGBl. I S. 2794)ist auf Mit-
gliedsbeiträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 2006 geleistet werden.
(25) 'Auf den am Schluss des Veranlagungszeit-

raums 1998 festgestellten verbleibenden Verlustabzug
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ist $ 10d in der Fassungdes Gesetzesvom 16.April
1997(BGBi. |S. 821)anzuwenden.2Satz1 ist letztmals
für den Veranlagungszeitraum 2003 anzuwenden. 3810d
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 22. De-
zember2003(BGBl. I S. 2840)isterstmalsfürdenVer-
anlagungszeitraum 2004 anzuwenden. *Auf den Ver-
lustrücktrag aus dem Veranlagungszeitraum 2004 in
den Veranlagungszeitraum 2003 ist 8 10d Absatz 1 in
der für den Veranlagungszeitraum 2004 geltenden Fas-
sunganzuwenden.5810dAbsatz4 Satz 6 in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember
2006(BGBl. I S. 2878)gilt für allebei Inkrafttretendie-
ses Gesetzes noch nicht abgelaufenen Feststellungs-
fristen.

(26)Für nachdem31.Dezember1986undvordem
1. Januar 1991 hergestellte oder angeschaffte Wohnun-
gen im eigenen Haus oder Eigentumswohnungen sowie
in diesem Zeitraum fertig gestellte Ausbauten oder Er-
weiterungen ist $ 10e des Einkommensteuergesetzes
1990 in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Sep-
tember1990(BGBl. |S. 1898)weiteranzuwenden.?Für
nach dem 31. Dezember 1990 hergestellte oder ange-
schaffte Wohnungen im eigenen Haus oder Eigentums-
wohnungen sowie in diesem Zeitraum fertig gestellte
Ausbauten oder Erweiterungen ist $ 10e des Einkom-
mensteuergesetzes in der durch Gesetz vom 24. Juni
1991(BGBl. I S. 1322)geändertenFassungweiteran-
zuwenden. 3Abweichend von Satz 2 ist & 10e Absatz 1
bis 5 und 6 bis 7 in der durch Gesetz vom 25. Februar
1992(BGBl. | S. 297)geändertenFassungerstmalsfür
den Veranlagungszeitraum 1991 bei Objekten im Sinne
des & 10e Absatz 1 und 2 anzuwenden, wenn im Fall
der Herstellung der Steuerpflichtige nach dem 30. Sep-
tember 1991 den Bauantrag gestellt oder mit der Her-
stellung begonnen hat oder im Fall der Anschaffung der
Steuerpflichtigedas Objekt nach dem 30. September
1991 auf Grund eines nach diesem Zeitpunkt rechts-
wirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags
oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft hat oder
mitderHerstellungdesObjektsnachdem30.Septem-
ber 1991begonnenworden ist. *$ 10eAbsatz 5a ist
erstmals bei in & 10e Absatz 1 und 2 bezeichneten Ob-
jekten anzuwenden, wenn im Fall der Herstellung der
Steuerpflichtige den Bauantrag nach dem 31. Dezember
1991 gestellt oder, falls ein solcher nicht erforderlich ist,
mit der Herstellung nach diesem Zeitpunkt begonnen
hat, oder im Fall der Anschaffung der Steuerpflichtige
das Objekt auf Grund eines nach dem 31. Dezember
1991 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen
Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft
hat.5810eAbsatz 1 Satz 4 inder Fassungdes Geset-
zes vom23. Juni 1993(BGBl. | S. 944)und Absatz 6
Satz 3 in der Fassung des Gesetzes vom 21. Dezember
1993(BGBl. | S. 2310)ist erstmalsanzuwenden,wenn
der Steuerpflichtigedas Objektauf Grundeines nach
dem 31. Dezember 1993 rechtswirksam abgeschlosse-
nen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden
Rechtsakts angeschafft hat. 88 10e ist letztmals anzu-
wenden, wenn der Steuerpflichtige im Fall der Herstel-
lung vor dem 1. Januar 1996 mit der Herstellung des
Objekts begonnen hat oder im Fall der Anschaffung das
Objekt auf Grund eines vor dem 1. Januar 1996 rechts-
wirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags
oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft hat. 7Als
Beginn der Herstellung gilt bei Objekten, für die eine
Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in
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dem der Bauantrag gestellt wird; bei baugenehmi-
gungsfreien Objekten, für die Bauunterlagen einzu-
reichen sind, der Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen
eingereicht werden.

(27) '8 10fAbsatz 1 Satz 1 in der Fassungdes Ar-
tikels9 des Gesetzesvom29. Dezember2003(BGBl. |
S. 3076) ist erstmals für Baumaßnahmen anzuwenden,
die nach dem 31. Dezember 2003 begonnen wur-
den. 2AlsBeginngilt bei Baumaßnahmen,für die eine
Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem
der Bauantrag gestellt wird, bei baugenehmigungs-
freien Bauvorhaben, für die Bauunterlagen einzureichen
sind, der Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen einge-
reichtwerden.38 10fAbsatz 2 Satz 1 in der Fassung
des Artikels 9 des Gesetzes vom 29. Dezember 2003
(BGBl. I S. 3076) ist erstmalsauf Erhaltungsaufwand
anzuwenden, der nach dem 31. Dezember 2003 ent-
standen ist.

(27a)'& 10g in der Fassungdes Artikels9 des Ge-
setzes vom 29. Dezember2003 (BGBl. I S. 3076) ist
erstmals auf Aufwendungen anzuwenden, die auf nach
dem 31. Dezember 2003 begonnene Herstellungs- und
Erhaltungsmaßnahmenentfallen.2Als Beginn gilt bei
Baumaßnahmen, für die eine Baugenehmigung erfor-
derlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt
wird, bei baugenehmigungsfreien Bauvorhaben, für die
Bauunterlagen einzureichen sind, der Zeitpunkt, in dem
die Bauunterlagen eingereicht werden.

(28) '$ 10h ist letztmalsanzuwenden,wenn der
Steuerpflichtige vor dem 1. Januar 1996 mit der Her-
stellung begonnen hat. ?Als Beginn der Herstellung gilt
bei Baumaßnahmen, für die eine Baugenehmigung er-
forderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag
gestellt wird; bei baugenehmigungsfreien Baumaßnah-
men, für die Bauunterlagen einzureichen sind, der Zeit-
punkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht werden.

(29) '& 10iinderFassungderBekanntmachungvom
16.April 1997(BGBl. I S. 821) ist letztmalsanzuwen-
den, wenn der Steuerpflichtige im Fall der Herstellung
vor dem 1. Januar 1999 mit der Herstellung des Objekts
begonnen hat oder im Fall der Anschaffung das Objekt
auf Grund eines vor dem 1. Januar 1999 rechtswirksam
abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder gleich-
stehenden Rechtsakts angeschafft hat. 2Als Beginn der
Herstellung gilt bei Objekten, für die eine Baugeneh-
migung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der
Bauantrag gestellt wird; bei baugenehmigungsfreien
Objekten, für die Bauunterlagen einzureichen sind, der
Zeitpunkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht wer-
den.

(30)1811Absatz1Satz3 undAbsatz2Satz3 inder
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 9. Dezember
2004(BGBi. | S. 3310)sind imHinblickauf Erbbauzin-
sen und andere Entgelte für die Nutzung eines Grund-
stücks erstmals für Vorauszahlungen anzuwenden, die
nach dem 31. Dezember 2003 geleistet wurden. 28 11
Absatz2 Satz 4 in der Fassungdes Artikels1 des Ge-
setzes vom 13. Dezember2006 (BGBl. I S. 2878) ist
erstmals auf ein Damnum oder Disagio im Zusammen-
hang mit einem Kredit für ein Grundstück anzuwenden,
das nach dem 31. Dezember 2003 geleistet wurde, in
anderen Fällen für ein Damnum oder Disagio, das nach
dem 31. Dezember 2004 geleistet wurde.

(30a)'Für dieAnwendungdes $ 13Absatz 7 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2005 (BGBl. I S. 3683)gilt Absatz 33a entspre-
chend. 28 13 Absatz 7, & 15 Absatz la sowie & 18
Absatz4 Satz 2 inder Fassungdes Artikels1 des Ge-
setzes vom 7. Dezember2006 (BGBl. I S. 2782)sind
erstmals für nach dem 31. Dezember 2005 endende
Wirtschaftsjahre anzuwenden.

(31)1813a in der Fassung des Gesetzes vom
19. Dezember2000 (BGBl. I S. 1790)ist erstmalsfür
das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. De-
zember2001endet.?$ 13a inder Fassungdes Geset-
zes vom20. Dezember2001(BGBl. I S. 3794)ist erst-
mals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 2001 beginnen.

(32)8 14ainderFassungdes Gesetzesvom19.De-
zember2000(BGBl. |S. 1790)isterstmalsfürdasWirt-
schaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember
2001 endet.

(32a)& 15Absatz 3 Nummer1 in der Fassungdes
Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006
(BGBl. I S. 2878) ist auch für Veranlagungszeiträume
vor 2006 anzuwenden.

(32b)$ 15 Absatz 4 Satz 3 bis 5 ist erstmalsauf
Verluste anzuwenden, die nach Ablauf des ersten Wirt-
schaftsjahres der Gesellschaft, auf deren Anteile sich
die in & 15 Absatz 4 Satz 4 bezeichneten Geschäfte
beziehen, entstehen, für das das Körperschaftsteuer-
gesetz in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes
vom23.Oktober2000(BGBl. I S. 1433)erstmalsanzu-
wenden ist.

(33) '$ 15a ist nichtauf Verlusteanzuwenden,so-
weit sie
1. durch Sonderabschreibungennach & 82f der Ein-

kommensteuer-Durchführungsverordnung,
2. durch Absetzungen für Abnutzung in fallenden

Jahresbeträgen nach $ 7 Absatz 2 von den Herstel-
lungskosten oder von den Anschaffungskosten von
in ungebrauchtem Zustand vom Hersteller erworbe-
nen Seeschiffen, die in einem inländischen See-
schiffsregister eingetragen sind,

entstehen; Nummer 1 gilt nur bei Schiffen, deren An-
schaffungs- oder Herstellungskosten zu mindestens
30 Prozent durch Mittel finanziert werden, die weder
unmittelbar noch mittelbar in wirtschaftlichem Zusam-
menhang mit der Aufnahme von Krediten durch den
Gewerbebetrieb stehen, zu dessen Betriebsvermögen
das Schiff gehört.?8 15a ist in diesenFällenerstmals
anzuwenden auf Verluste, die in nach dem 31. Dezem-
ber 1999 beginnenden Wirtschaftsjahren entstehen,
wenn der Schiffbauvertrag vor dem 25. April 1996
abgeschlossen worden ist und der Gesellschafter der
Gesellschaft vor dem 1. Januar 1999 beigetreten ist;
soweit Verluste, die in dem Betrieb der Gesellschaft
entstehen und nach Satz 1 oder nach & 15a Absatz 1
Satz 1 ausgleichsfähig oder abzugsfähig sind, zusam-
men das Eineinviertelfache der insgesamt geleisteten
Einlage übersteigen, ist 8 15a auf Verluste anzuwenden,
die in nach dem 31. Dezember 1994 beginnenden Wirt-
schaftsjahren entstehen. 3Scheidet ein Kommanditist
oder ein anderer Mitunternehmer, dessen Haftung der
eines Kommanditisten vergleichbar ist und dessen
Kapitalkonto in der Steuerbilanz der Gesellschaft auf



Grund von ausgleichs- oder abzugsfähigen Verlusten
negativ geworden ist, aus der Gesellschaft aus oder
wird in einem solchen Fall die Gesellschaft aufgelöst,
so gilt der Betrag, den der Mitunternehmer nicht aus-
gleichen muss, als Veräußerungsgewinn im Sinne des
& 16. *In Höhe der nach Satz 3 als Gewinn zuzurech-
nenden Beträge sind bei den anderen Mitunternehmern
unter Berücksichtigung der für die Zurechnung von
Verlusten geltenden Grundsätze Verlustanteile anzuset-
zen. Bei der Anwendung des $ 15a Absatz 3 sind nur
Verluste zu berücksichtigen, auf die & 15a Absatz 1 an-
zuwenden ist. 88 15a Absatz 1a, 2 Satz 1 und Absatz 5
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. De-
zember2008(BGBl. I S. 2794)isterstmalsaufEinlagen
anzuwenden, die nach dem 24. Dezember 2008 getä-
tigt werden.

(33a)'& 15b in der Fassungdes Artikels1 des Ge-
setzesvom22.Dezember2005(BGBl.|S. 3683)istnur
auf Verluste der dort bezeichneten Steuerstundungs-
modelle anzuwenden, denen der Steuerpflichtige nach
dem 10. November 2005 beigetreten ist oder für die
nach dem 10. November 2005 mit dem Außenvertrieb
begonnen wurde. 2Der Außenvertrieb beginnt in dem
Zeitpunkt, in dem die Voraussetzungen für die Veräuße-
rung der konkret bestimmbaren Fondsanteile erfüllt
sind und die Gesellschaft selbst oder über ein Ver-
triebsunternehmen mit Außenwirkung an den Markt
herangetreten ist. ®Dem Beginn des Außenvertriebs
stehen der Beschluss von Kapitalerhöhungen und die
Reinvestition von Erlösen in neue Projekte gleich. *Be-
steht das Steuerstundungsmodell nicht im Erwerb ei-
nes Anteils an einem geschlossenen Fonds, ist $ 15b
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 22. De-
zember2005(BGBl. I S. 3683)anzuwenden,wenndie
Investition nach dem 10. November 2005 rechtsver-
bindlich getätigt wurde.

(34) '8&16Absatz1 inderFassungdesArtikels1des
Gesetzesvom20. Dezember2001(BGBl. I S. 3858)ist
erstmals auf Veräußerungen anzuwenden, die nach
dem31.Dezember2001erfolgen.2816Absatz2Satz3
und Absatz 3 Satz 2 in der Fassung der Bekanntma-
chungvom16.April 1997(BGBl. | S. 821)ist erstmals
auf Veräußerungen anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember1993erfolgen.3816Absatz3 Satz 1 und2 in
der Fassungdes Gesetzesvom24.März1999(BGBl. |
S. 402)ist erstmalsaufVeräußerungenund Realteilun-
gen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1998
erfolgen.*8 16Absatz 3 Satz 2 bis 4 in der Fassung
desGesetzesvom20.Dezember2001(BGBl.|S. 3858)
ist erstmals auf Realteilungen nach dem 31. Dezember
2000 anzuwenden. 58 16 Absatz 4 in der Fassung der
Bekanntmachungvom16.April1997(BGBl.|S. 821)ist
erstmals auf Veräußerungen anzuwenden, die nach
dem 31. Dezember 1995 erfolgen; hat der Steuerpflich-
tige bereits für Veräußerungen vor dem 1. Januar 1996
Veräußerungsfreibeträge in Anspruch genommen, blei-
ben diese unberücksichtigt. 68 16 Absatz 4 in der Fas-
sung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. |
S. 1433)isterstmalsaufVeräußerungenundRealteilun-
gen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2000
erfolgen.7816Absatz5 in der Fassungdes Gesetzes
vom 7. Dezember2006 (BGBl. I S. 2782)ist erstmals
anzuwenden, wenn die ursprüngliche Übertragung der
veräußerten Anteile nach dem 12. Dezember 2006 er-
folgt ist.
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(34a)'& 17 inderFassungdesArtikels1 des Geset-
zes vom23.Oktober2000(BGBl. I S. 1433)ist,soweit
Anteile an unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtigen
Gesellschaften veräußert werden, erstmals auf Veräu-
Berungen anzuwenden, die nach Ablauf des ersten
Wirtschaftsjahres der Gesellschaft, deren Anteile ver-
äußert werden, vorgenommen werden, für das das
Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des Artikels 3
des Gesetzesvom23.Oktober2000(BGBl. I S. 1433)
erstmals anzuwenden ist; für Veräußerungen, die vor
diesem Zeitpunkt vorgenommen werden, ist $ 17 in
der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999
(BGBl. | S. 2601)anzuwenden.?8 17Absatz 2 Satz 4
in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999
(BGBl. I S. 402) ist auch für Veranlagungszeiträume
vor 1999 anzuwenden.

(34b)Für dieAnwendungdes $ 18Absatz 4 Satz 2
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 22. De-
zember2005(BGBl. | S. 3683)giltAbsatz33aentspre-
chend.

(34c)Wird eineVersorgungsverpflichtungnach & 3
Nummer 66 auf einen Pensionsfonds übertragen und
hat der Steuerpflichtige bereits vor dieser Übertragung
Leistungen auf Grund dieser Versorgungsverpflichtung
erhalten, so sind insoweit auf die Leistungen aus dem
Pensionsfonds im Sinne des $ 22 Nummer 5 Satz 1 die
Beträge nach 8 9a Satz 1 Nummer 1 und &819 Absatz 2
entsprechend anzuwenden; $ 9a Satz 1 Nummer 3 ist
nicht anzuwenden.
(35)&$19a in der am31. Dezember2008geltenden

Fassung ist weiter anzuwenden, wenn
1. die Vermögensbeteiligung vor dem 1. April 2009

überlassen wird oder
2. auf Grund einer am 31. März 2009 bestehenden Ver-

einbarung ein Anspruch auf die unentgeltliche oder
verbilligte Überlassung einer Vermögensbeteiligung
besteht sowie die Vermögensbeteiligung vor dem
1. Januar 2016 überlassen wird

und der Arbeitgeber bei demselben Arbeitnehmer im
Kalenderjahr nicht 8 3 Nummer 39 anzuwenden hat.
(36) '8 20 Absatz 1 Nummer1 bis 3 in der Fassung

des Gesetzesvom24. März 1999(BGBl. I S. 402) ist
letztmals anzuwenden für Ausschüttungen, für die der
Vierte Teil des Körperschaftsteuergesetzes nach & 34
Absatz 10a des Körperschaftsteuergesetzes in der Fas-
sung des Artikels3 des Gesetzesvom 23. Oktober
2000(BGBi. | S. 1433)letztmalsanzuwendenist. 2820
Absatz 1 Nummer 1 in der Fassung des Gesetzes vom
23. Oktober2000(BGBl. | S. 1433)und&20Absatz 1
Nummer 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom20.Dezember2001(BGBl.IS. 3858)sinderstmals
für Erträgeanzuwenden,fürdie Satz 1 nichtgilt.3820
Absatz 1 Nummer 6 in der Fassung des Gesetzes vom
7. September1990(BGBl. | S. 1898)ist erstmalsauf
nach dem 31. Dezember 1974 zugeflossene Zinsen
aus Versicherungsverträgen anzuwenden, die nach
dem 31. Dezember 1973 abgeschlossen worden
sind. *$ 20 Absatz 1 Nummer 6 in der Fassung des
Gesetzesvom 20. Dezember1996 (BGBl. I S. 2049)
ist erstmals auf Zinsen aus Versicherungsverträgen an-
zuwenden, bei denen die Ansprüche nach dem 31. De-
zember 1996 entgeltlich erworben worden sind. ®Für
Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen, die vor
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dem 1. Januar 2005 abgeschlossen werden, ist $ 20
Absatz 1 Nummer 6 in der am 31. Dezember 2004 gel-
tenden Fassung mit der Maßgabe weiterhin anzuwen-
den, dass in Satz 3 die Angabe „$ 10 Absatz 1 Num-
mer 2 Buchstabe b Satz 5“ durch die Angabe „$&10
Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b Satz 6“ ersetzt
wird. 68 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 4, $ 43 Absatz 3,
& 44 Absatz 1,2 und 5 und $ 45a Absatz 1 und 3 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezem-
ber 2006(BGBl. I S. 2878)sind erstmalsauf Verkäufe
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2006 getä-
tigt werden.7820 Absatz 1 Nummer6 Satz 1 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezem-
ber2006(BGBl. I S. 2878)istauf ErträgeausVersiche-
rungsverträgen, die nach dem 31. Dezember 2004 ab-
geschlossen werden, anzuwenden. 88 20 Absatz 1
Nummer 6 Satz 3 in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzesvom 13. Dezember2006 (BGBl. I S. 2878)
ist erstmals anzuwenden auf Versicherungsleistungen
im Erlebensfall bei Versicherungsverträgen, die nach
dem 31. Dezember 2006 abgeschlossen werden, und
auf Versicherungsleistungen bei Rückkauf eines Vertra-
ges nach dem 31. Dezember2006. 98 20 Absatz 1
Nummer 6 Satz 2 ist für Vertragsabschlüsse nach dem
31. Dezember 2011 mit der Maßgabe anzuwenden,
dass die Versicherungsleistung nach Vollendung des
62. Lebensjahres des Steuerpflichtigen ausgezahlt
wird.10820Absatz1 Nummer6 Satz 5 inder Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008
(BGBl. IS. 2794)istfüralleKapitalerträgeanzuwenden,
die dem Versicherungsunternehmen nach dem 31. De-
zember2008 zufließen.11820 Absatz 1 Nummer6
Satz 6 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 19. Dezember2008 (BGBl. | S. 2794)ist für alle
Versicherungsverträge anzuwenden, die nach dem
31. März 2009 abgeschlossen werden oder bei denen
die erstmalige Beitragsleistung nach dem 31. März
2009 erfolgt.1?Wirdauf Grund einer internenTeilung
nach $ 10 des Versorgungsausgleichsgesetzes oder ei-
ner externen Teilung nach & 14 des Versorgungsaus-
gleichsgesetzes ein Anrecht in Form eines Versiche-
rungsvertrags zugunsten der ausgleichsberechtigten
Person begründet, gilt dieser Vertrag insoweit zu dem
gleichen Zeitpunkt als abgeschlossen wie derjenige der
ausgleichspflichtigen Person.

(36a)Für die Anwendungdes $ 20 Absatz 1 Num-
mer4 Satz 2 inder Fassungdes Artikels1 des Geset-
zes vom 22. Dezember2005 (BGBl. I S. 3683) gilt
Absatz 33a entsprechend.

(37)820 Absatz 1 Nummer 9 ist erstmals auf
Einnahmen anzuwenden, die nach Ablauf des ersten
Wirtschaftsjahres der Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse im Sinne von $&1 Absatz 1
Nummer 3 bis 5 des Körperschaftsteuergesetzes erzielt
werden, für das das Körperschaftsteuergesetz in der
Fassungdes Artikels3 des Gesetzesvom23.Oktober
2000(BGBl. I S. 1433)erstmalsanzuwendenist.

(37a)'$ 20 Absatz 1 Nummer10 Buchstabeaist
erstmals auf Leistungen anzuwenden, die nach Ablauf
des ersten Wirtschaftsjahres des Betriebs gewerblicher
Art mit eigener Rechtspersönlichkeit erzielt werden, für
das das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des
Artikels3 des Gesetzesvom23.Oktober2000(BGBl. |
S. 1433)erstmalsanzuwendenist. ?$ 20 Absatz 1
Nummer 10 Buchstabebist erstmals auf Gewinne an-

zuwenden, die nach Ablauf des ersten Wirtschaftsjah-
res des Betriebs gewerblicher Art ohne eigene Rechts-
persönlichkeit oder des wirtschaftlichen Geschäftsbe-
triebs erzielt werden, für das das Körperschaftsteuerge-
setz in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom
23. Oktober2000(BGBl. I S. 1433)erstmalsanzuwen-
den ist. 3820 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe b Satz 3
ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2001 anzu-
wenden. *8 20 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe b Satz 1
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 31. Juli
2003 (BGBl. I S. 1550)ist erstmalsab dem Veranla-
gungszeitraum2004 anzuwenden.58 20 Absatz 1
Nummer 10 Buchstabe b Satz 1 inder am 12. Dezember
2006 geltenden Fassung ist für Anteile, die einbrin-
gungsgeboren im Sinne des $ 21 des Umwandlungs-
steuergesetzes in der am 12. Dezember 2006 gelten-
den Fassung sind, weiter anzuwenden. 88 20 Absatz 1
Nummer 10 Buchstabe b Satz 2 zweiter Halbsatz in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 7. Dezember
2006 (BGBl. | S. 2782)ist erstmalsauf Einbringungen
oder Formwechsel anzuwenden, für die das Umwand-
lungssteuergesetz in der Fassung des Artikels 6 des
Gesetzesvom7. Dezember2006(BGBl. I S. 2782)an-
zuwenden ist. 78 20 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe b
Satz 2 zweiter Halbsatz ist auf Einbringungen oder
Formwechsel, für die das Umwandlungssteuergesetz
in der Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom 7. De-
zember2006(BGBl. I S. 2782)nochnichtanzuwenden
ist, in der folgenden Fassung anzuwenden:
„in Fällen der Einbringung nach dem Achten und des
Formwechsels nach dem Zehnten Teil des Umwand-
lungssteuergesetzes gelten die Rücklagen als aufge-
löst.“
88 20 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe b Satz 3 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezem-
ber2008(BGBl. I S. 2794)isterstmalsfürdenVeranla-
gungszeitraum 2009 anzuwenden.

(37b)8 20Absatz2 Satz 1 Nummer4 Sätze2 und4
in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2001
(BGB. | S. 3794)istfür alleVeranlagungszeiträumean-
zuwenden, soweit Steuerbescheide noch nicht be-
standskräftig sind.

(37c)8 20Absatz2aSatz 1 inder Fassungdes Ge-
setzesvom24.März1999(BGBl. | S. 402)ist letztmals
anzuwenden für Ausschüttungen, für die der Vierte Teil
des Körperschaftsteuergesetzes nach & 34 Absatz 10a
des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des
Artikels3 des Gesetzesvom23.Oktober2000(BGBl. I
S. 1433)letztmalsanzuwendenist.

(37d)'8 20 Absatz 1 Nummer4 Satz 2 und Ab-
satz 2b in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 13.Dezember2006(BGBl. | S. 2878)ist erstmals
für den Veranlagungszeitraum 2006 anzuwenden. 2Ab-
satz 33a gilt entsprechend.

(37e)FürdieAnwendungdes$ 21Absatz1Satz2 in
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 22. De-
zember2005(BGBl. | S. 3683)giltAbsatz33aentspre-
chend.

(38) '8 22 Nummer1 Satz2 isterstmalsauf Bezüge
anzuwenden, die nach Ablauf des Wirtschaftsjahres der
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse erzielt werden, die die Bezüge gewährt, für das
das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Be-



kanntmachungvom22.April 1999(BGBl. | S. 817),zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli
2000(BGBl. IS. 1034),letztmaliganzuwendenist. ?Für
die Anwendungdes $ 22 Nummer1 Satz 1 zweiter
Halbsatz in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 22. Dezember2005 (BGBl. I S. 3683) gilt Ab-
satz33aentsprechend.3822 Nummer3 Satz4 zweiter
Halbsatz in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 13. Dezember2006(BGBl. I S. 2878)ist auch in
den Fällen anzuwenden, in denen am 1. Januar 2007
die Feststellungsfrist noch nicht abgelaufen ist.

(38a)'Abweichendvon$ 22aAbsatz 1 Satz 1 kann
das Bundeszentralamt für Steuern den Zeitpunkt der
erstmaligen Übermittlung von Rentenbezugsmitteilun-
gen durch ein im Bundessteuerblatt zu veröffentlichen-
desSchreibenmitteilen.?2DerMitteilungspflichtigenach
& 22a Absatz 1 kann die Identifikationsnummer (8 139b
der Abgabenordnung) eines Leistungsempfängers,
dem in den Jahren 2005 bis 2008 Leistungen zugeflos-
sen sind, abweichend von 8 22a Absatz 2 Satz 1 und 2
beim Bundeszentralamt für Steuern erheben. Das
Bundeszentralamt für Steuern teilt dem Mitteilungs-
pflichtigen die Identifikationsnummer des Leistungs-
empfängers mit, sofern die übermittelten Daten mit
den nach $ 139b Absatz 3 der Abgabenordnung beim
Bundeszentralamt für Steuern gespeicherten Daten
übereinstimmen. *Stimmen die Daten nicht überein, fin-
det $ 22aAbsatz2 Satz 1 und2 Anwendung.

(39)8 25Absatz4 inder FassungdesArtikels1 des
Gesetzesvom20. Dezember2008(BGBl. I S. 2850)ist
erstmals für Einkommensteuererklärungen anzuwen-
den, die für den Veranlagungszeitraum 2011 abzuge-
ben sind.

(40) '8&32 Absatz 1 Nummer2 in der Fassungdes
Artikels 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2003
(BGB. | S. 2645)ist in allenFällenanzuwenden,in de-
nen die Einkommensteuer noch nicht bestandskräftig
festgesetztist.2832Absatz4 Satz 1 Nummer2 Buch-
stabe d ist für den Veranlagungszeitraum 2000 in der
folgenden Fassung anzuwenden:

„d) ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des Gesetzes
zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres, ein
freiwilligesökologischesJahr imSinnedes Geset-
zes zur Förderung eines freiwilligen ökologischen
Jahres oder einen Freiwilligendienst im Sinne des
Beschlusses Nr. 1686/98/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 zur
Einführung des gemeinschaftlichen Aktionspro-
gramms „Europäischer Freiwilligendienst für junge
Menschen“(ABl. EG Nr. L 214 S. 1)oder des Be-
schlussesNr.1031/2000/EGdes EuropäischenPar-
laments und des Rates vom 13. April 2000 zur Ein-
führung des gemeinschaftlichen Aktionsprogramms
„Jugend“(ABl.EG Nr.L 117S. 1) leistetoder“.

38 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d in der
Fassungdes Gesetzesvom 16.August 2001(BGBl. I
S. 2074) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum
2001 anzuwenden. *8 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2
Buchstabe d in der Fassung des Artikels 2 Absatz 5
Buchstabea des Gesetzesvom 16.Mai 2008(BGBl. I
S. 842) ist auf Freiwilligendiensteim Sinne des Be-
schlusses Nr. 1719/2006/EGdes EuropäischenParla-
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ments und des Rates vom 15. November 2006 zur Ein-
führung des Programms „Jugend in Aktion“ (ABl. EU
Nr. L 327S. 30),die ab dem1. Januar 2007begonnen
wurden, ab dem Veranlagungszeitraum 2007 anzuwen-
den.®DieRegelungendes $ 32Absatz4 Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe d in der bis zum 31. Dezember 2007
anzuwendenden Fassung sind, bezogen auf die Ableis-
tung eines freiwilligen sozialen Jahres im Sinne des Ge-
setzes zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres
oder eines freiwilligen ökologischen Jahres im Sinne
des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen ökologi-
schen Jahres auch über den 31. Dezember 2007 hinaus
anzuwenden, soweit die vorstehend genannten freiwil-
ligen Jahre vor dem 1. Juni 2008 vereinbart oder be-
gonnen wurden und über den 31. Mai 2008 hinausge-
hen und die Beteiligten nicht die Anwendung der Vor-
schriften des Jugendfreiwilligendienstegesetzes verein-
baren. 6832 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d in
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 16. Juli
2009 (BGBi. I S. 1959)ist auf einenFreiwilligendienst
aller Generationen im Sinne von & 2 Absatz la des
Siebten Buches Sozialgesetzbuchab dem Veranla-
gungszeitraum2009 anzuwenden.78 32 Absatz 4
Satz 1 Nummer 2 in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzesvom 19. Juli 2006 (BGBl. I S. 1652)ist für
Kinder, die im Veranlagungszeitraum 2006 das 24. Le-
bensjahr vollendeten, mit der Maßgabe anzuwenden,
dass an die Stelle der Angabe „noch nicht das 25. Le-
bensjahr vollendet hat“ die Angabe „noch nicht das
26. Lebensjahr vollendet hat“ tritt; für Kinder, die im
Veranlagungszeitraum 2006 das 25. oder 26. Lebens-
jahr vollendeten, ist & 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2
weiterhin in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden
Fassunganzuwenden.8832Absatz4 Satz 1Nummer3
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli
2006(BGBi. I S. 1652)isterstmalsfür Kinderanzuwen-
den, die im Veranlagungszeitraum 2007 wegen einer
vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetretenen
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung
außerstande sind, sich selbst zu unterhalten; für Kinder,
die wegen einer vor dem 1. Januar 2007 in der Zeit ab
der Vollendung des 25. Lebensjahres und vor Vollen-
dung des 27. Lebensjahres eingetretenen körperlichen,
geistigen oder seelischen Behinderung außerstande
sind, sich selbst zu unterhalten, ist 8 32 Absatz 4 Satz 1
Nummer 3 weiterhin in der bis zum 31. Dezember 2006
geltendenFassunganzuwenden.9832Absatz5 Satz 1
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli
2006 (BGBl. | S. 1652)ist für Kinder,die im Veranla-
gungszeitraum 2006 das 24. Lebensjahr vollendeten,
mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der
Angabe „über das 21. oder 25. Lebensjahr hinaus“ die
Angabe „über das 21. oder 26. Lebensjahr hinaus“ tritt;
für Kinder, die im Veranlagungszeitraum 2006 das 25.,
26. oder 27. Lebensjahr vollendeten, ist & 32 Absatz 5
Satz 1 weiterhin in der bis zum 31. Dezember 2006
geltendenFassunganzuwenden.10Fürdie nach & 10
Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b und 8$ 10a, 82
begünstigten Verträge, die vor dem 1. Januar 2007 ab-
geschlossen wurden, gelten für das Vorliegen einer
begünstigten Hinterbliebenenversorgung die Alters-
grenzen des 8 32 in der bis zum 31. Dezember 2006
geltenden Fassung. !!Dies gilt entsprechend für die
Anwendungdes&93Absatz 1 Satz 3 Buchstabeb.

(41)8 32a Absatz 1 ist ab dem Veranlagungszeit-
raum 2010 in der folgenden Fassung anzuwenden:
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„(1) 'Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich
nach dem zu versteuernden Einkommen. ?Sie beträgt
vorbehaltlich der 88 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 34c
jeweils in Euro für zu versteuernde Einkommen
1. bis 8 004 Euro (Grundfreibetrag):
0;

2. von 8 005 Euro bis 13 469 Euro:
(912,17*y +1 400)»y;

3. von 13 470 Euro bis 52 881 Euro:
(228,74«»z+2397)«zZ+1 038;

4. von 52 882 Euro bis 250 730 Euro:
0,42°x-8 172;

5. von 250 731 Euro an:
0,45«x - 15694.

3,y“ ist ein Zehntausendstel des 8 004 Euro überstei-
genden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag abgerun-
deten zu versteuernden Einkommens. *,z“ ist ein Zehn-
tausendstel des 13 469 Euro übersteigenden Teils des
auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteu-
ernden Einkommens. °,x“ ist das auf einen vollen Euro-
Betrag abgerundete zu versteuernde Einkommen. &Der
sich ergebende Steuerbetrag ist auf den nächsten vol-
len Euro-Betrag abzurunden.“
(42)und(43)(weggefallen)
(43a)1832bAbsatz1Nummer5 inderFassungdes

Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007
(BGBl. I S. 3150)ist bei Staatsangehörigeneines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder eines Staa-
tes, auf den das Abkommen über den Europäischen
Wirtschaftsraum anwendbar ist, die im Hoheitsgebiet
eines dieser Staaten ihrenWohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt haben, auf Antrag auch für Veranlagungs-
zeiträume vor 2008 anzuwenden, soweit Steuerbe-
scheide noch nicht bestandskräftig sind. 28 32b Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzesvom19.Dezember2008(BGBl. I S. 2794)ist
erstmals für den Veranlagungszeitraum 2008 anzuwen-
den. 3832bAbsatz2 Satz 2 und3 inder Fassungdes
Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006
(BGB. | S. 2878)ist letztmalsfürdenVeranlagungszeit-
raum 2007 anzuwenden. *Abweichend von & 32b Ab-
satz 3 kann das Bundesministerium der Finanzen den
Zeitpunkt der erstmaligen Übermittlung der Mitteilun-
gen durch ein im Bundessteuerblatt zu veröffentlichen-
des Schreiben mitteilen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind
& 32b Absatz 3 und 4 in der am 20. Dezember 2003
geltenden Fassung weiter anzuwenden. Der Träger
der Sozialleistungennach $ 32b Absatz 1 Nummer1
darf die Identifikationsnummer($ 139bder Abgaben-
ordnung) eines Leistungsempfängers, dem im Kalen-
derjahr vor dem Zeitpunkt der erstmaligen Übermittlung
Leistungen zugeflossen sind, abweichend von $ 22a
Absatz2 Satz 1und2 beimBundeszentralamtfürSteu-
ern erheben. 7Das Bundeszentralamt für Steuern teilt
dem Träger der Sozialleistungen die Identifikationsnum-
mer des Leistungsempfängers mit, sofern die ihm vom
Träger der Sozialleistungen übermittelten Daten mit den
nach & 139b Absatz 3 der Abgabenordnung beim Bun-
deszentralamt für Steuern gespeicherten Daten über-
einstimmen. 8Stimmen die Daten nicht überein, findet
&22aAbsatz2 Satz 1 und2Anwendung.°DieAnfrage
des Trägers der Sozialleistungen und die Antwort des

Bundeszentralamtes für Steuern sind über die zentrale
Stelle ($ 81)zu übermitteln.!0DiezentraleStelleführt
eine ausschließlich automatisierte Prüfung der ihr über-
mittelten Daten daraufhin durch, ob sie vollständig und
schlüssig sind und ob das vorgeschriebene Datenfor-
mat verwendet worden ist.
(44)8 32c inder Fassungdes Artikels1 des Geset-

zes vom13.Dezember2006(BGBl. | S. 2878)ist letzt-
mals für den Veranlagungszeitraum 2007 anzuwenden.
(45)und(46)(weggefallen)
(46a)8 33b Absatz 6 in der Fassungdes Artikels1

des Gesetzesvom9. Dezember2004(BGBl. I S. 3310)
ist in allen Fällen anzuwenden, in denen die Einkom-
mensteuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist.
(47)1834 Absatz 1 Satz 1 in der Fassungdes Ge-

setzesvom23.Oktober2000(BGBl. | S. 1433)isterst-
mals für den Veranlagungszeitraum 1999 anzuwen-
den. 2Auf $ 34 Absatz 2 Nummer1 in der Fassung
des Gesetzesvom23.Oktober2000(BGBl. I S. 1433)
istAbsatz4a inderFassungdesGesetzesvom23.Ok-
tober 2000 (BGBl. I S. 1433)entsprechendanzuwen-
den. 3Satz2 giltnichtfürdieAnwendungdes $ 34Ab-
satz 3 in der Fassung des Gesetzes vom 19. Dezember
2000 (BGBl. I S. 1812).*In den Fällen,in denennach
dem 31. Dezember eines Jahres mit zulässiger steuer-
licher Rückwirkung eine Vermögensübertragung nach
dem Umwandlungssteuergesetz erfolgt oder ein Veräu-
BerungsgewinnimSinnedes &34Absatz2 Nummer1
in der Fassungdes Gesetzesvom 23. Oktober2000
(BGBl. I S. 1433)erzieltwird,geltendie außerordentli-
chen Einkünfte als nach dem 31. Dezember dieses Jah-
res erzielt.5834 Absatz 3 Satz 1 in der Fassungdes
Gesetzesvom19.Dezember2000(BGBl. I S. 1812)ist
ab dem Veranlagungszeitraum 2002 mit der Maßgabe
anzuwenden, dass an die Stelle der Angabe „10 Millio-
nen Deutsche Mark“ die Angabe „5 Millionen Euro“
tritt.6834Absatz3 Satz2 inderFassungdesArtikels9
desGesetzesvom29.Dezember2003(BGBl.|S. 3076)
ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2004 und ab
dem Veranlagungszeitraum 2005 mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass an die Stelle der Angabe „16 Prozent“
die Angabe „15 Prozent“ tritt. ’Für die Anwendung des
&34Absatz3 Satz4 inder Fassungdes Gesetzesvom
19. Dezember2000 (BGBl. I S. 1812) ist die Inan-
spruchnahmeeiner Steuerermäßigungnach 8 34 in
Veranlagungszeiträumen vor dem 1. Januar 2001 unbe-
achtlich.

(48)$ 34a inder Fassungdes Artikels1 des Geset-
zes vom19. Dezember2008(BGBl. | S. 2794)ist erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 2008 anzuwenden.
(49) '8 34c Absatz 1 Satz 1 bis 3 sowie $ 34c Ab-

satz6 Satz 2 inder Fassungdes Artikels1 des Geset-
zes vom19.Dezember2008(BGBl.IS. 2794)sinderst-
mals für den Veranlagungszeitraum 2009 anzuwen-
den. ?8 34c Absatz 1 Satz 2 ist für denVeranlagungs-
zeitraum 2008 in der folgenden Fassung anzuwenden:
„Die auf diese ausländischen Einkünfte entfallende
deutsche Einkommensteuer ist in der Weise zu ermit-
teln, dass die sich bei der Veranlagung des zu versteu-
ernden Einkommens, einschließlich der ausländischen
Einkünfte, nach den 88 32a, 32b, 34, 34a und 34b er-
gebende deutsche Einkommensteuer im Verhältnis
dieser ausländischen Einkünfte zur Summe der Ein-
künfte aufgeteilt wird.“



3834cAbsatz6 Satz 5 inVerbindungmitSatz 1 inder
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezem-
ber2006(BGBl. I S. 2878)istfüralleVeranlagungszeit-
räume anzuwenden, soweit Steuerbescheide noch
nicht bestandskräftig sind.
(50)1834fAbsatz3 und4 Satz2 inderFassungdes

Gesetzesvom 25. Februar1992 (BGBl. I S. 297) ist
erstmals anzuwenden bei Inanspruchnahme der Steu-
erbegünstigung nach & 10e Absatz 1 bis 5 in der Fas-
sung des Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGBl. |
S. 297). 2834fAbsatz4 Satz 1 ist erstmalsanzuwen-
den bei Inanspruchnahme der Steuerbegünstigung
nach $ 10e Absatz 1 bis 5 oder nach 8 15b des Berlin-
förderungsgesetzes für nach dem 31. Dezember 1991
hergestellte oder angeschaffte Objekte.
(50a)'8 35 inder FassungdesArtikels1des Geset-

zes vom19. Dezember2008(BGBl. I S. 2794)ist erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 2008 anzuwen-
den. ?Gewerbesteuer-Messbeträge, die Erhebungszeit-
räumen zuzuordnen sind, die vor dem 1. Januar 2008
enden, sind abweichend von $&35 Absatz 1 Satz 1 nur
mit dem 1,8-fachen des Gewerbesteuer-Messbetrags
zu berücksichtigen.

(50b)"8 35a in der Fassung des Gesetzes vom
23. Dezember2002 (BGBl. I S. 4621)ist erstmalsfür
im Veranlagungszeitraum 2003 geleistete Aufwendun-
gen anzuwenden, soweit die den Aufwendungen zu
Grunde liegenden Leistungen nach dem 31. Dezember
2002 erbracht worden sind. 28 35a in der Fassung des
Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006
(BGBl. | S. 2878)ist erstmalsfür imVeranlagungszeit-
raum 2006 geleistete Aufwendungen anzuwenden, so-
weit die den Aufwendungen zu Grunde liegenden Leis-
tungen nach dem 31. Dezember 2005 erbracht worden
sind. 3835a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 und 2
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. De-
zember2007(BGBl. I S. 3150)ist in allenFällenanzu-
wenden, in denen die Einkommensteuer noch nicht be-
standskräftig festgesetzt ist. *$ 35a in der Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2008
(BGBl. | S. 2896)ist erstmalsanzuwendenbeiAufwen-
dungen, die im Veranlagungszeitraum 2009 geleistet
und deren zu Grunde liegende Leistungen nach dem
31. Dezember 2008 erbracht worden sind. 58 35a in
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 22. De-
zember2008(BGBl. | S. 2955)ist erstmalsfür imVer-
anlagungszeitraum 2009 geleistete Aufwendungen an-
zuwenden, soweit die den Aufwendungen zu Grunde
liegenden Leistungen nach dem 31. Dezember 2008
erbracht worden sind.

(50c)$ 35b inderFassungdesArtikels5 des Geset-
zes vom24. Dezember2008(BGBl. I S. 3018)ist erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden,
wenn der Erbfall nach dem 31. Dezember 2008 einge-
treten ist.

(504)!1836Absatz2 Nummer2 und3 undAbsatz3
Satz 1 inderFassungdesGesetzesvom24.März1999
(BGB. I S. 402)ist letztmalsanzuwendenfürAusschüt-
tungen, für die der Vierte Teil des Körperschaftsteuer-
gesetzes nach $ 34 Absatz 10a des Körperschaftsteu-
ergesetzes in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes
vom23. Oktober2000(BGBl. I S. 1433)letztmalsan-
zuwenden ist. 28 36 Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 3
Satz 1 in der Fassungdes Gesetzesvom23. Oktober
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2000(BGBl.|S. 1433)isterstmalsfürErträgeanzuwen-
den, für die Satz 1 nicht gilt.

(50e)Die88 36abis 36e inder Fassungdes Geset-
zes vom24. März 1999(BGBl. I S. 402)sind letztmals
anzuwenden für Ausschüttungen, für die der Vierte Teil
des Körperschaftsteuergesetzes nach & 34 Absatz 10a
des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des
Artikels3 des Gesetzesvom23.Oktober2000(BGBl. I
S. 1433)letztmalsanzuwendenist.

(50f)'8 37 Absatz 3 ist, soweit die erforderlichen
Daten nach $ 10 Absatz 2 Satz 2 noch nicht nach
& 10 Absatz 2a übermittelt wurden, mit der Maßgabe
anzuwenden, dass
1. als BeiträgeimSinnedes &10Absatz 1 Nummer3

Buchstabe a die für den letzten Veranlagungszeit-
raum geleisteten Beiträge zugunsten einer privaten
Krankenversicherung vermindert um 20 Prozent
oder Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung
vermindert um 4 Prozent,

2. als BeiträgeimSinnedes $ 10Absatz 1 Nummer3
Buchstabe b die bei der letzten Veranlagung berück-
sichtigten Beiträge zugunsten einer gesetzlichen
Pflegeversicherung

anzusetzen sind; mindestens jedoch 1 500 Euro. ?Be-
messen sich die Vorauszahlungen auf der Veranla-
gung des Veranlagungszeitraums 2008, dann sind
1 500 Euro als Beiträgeim Sinne des $ 10 Absatz 1
Nummer 3 anzusetzen, wenn der Steuerpflichtige keine
höheren Beiträge gegenüber dem Finanzamt nach-
weist. 3Bei zusammen veranlagten Ehegatten ist der
in den Sätzen 1 und 2 genannte Betrag von 1 500 Euro
zu verdoppeln.

(51)8 39b Absatz 2 Satz 7 zweiterHalbsatzist auf
den laufenden Arbeitslohn, der für einen nach dem
31. Dezember 2009 endenden Lohnzahlungszeitraum
gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem
31. Dezember 2009 zufließen, mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass die Zahl „9 225“ durch die Zahl „9 429“,
die Zahl „26 276“ durch die Zahl „26 441“ und die Zahl
„200 320“ durch die Zahl „200 584“ ersetzt wird.
(S1a)$ 39bAbsatz3 Satz 10 ist auf sonstigeBezü-

ge, die nach dem 31. Dezember 2008 und vor dem
1. Januar 2010 zufließen, in folgender Fassung anzu-
wenden:
„Ein sonstiger Bezug im Sinne des $ 34 Absatz 1 und 2
Nummer 2 und Nummer 4 ist bei der Anwendung des
Satzes 4 in die Bemessungsgrundlage für die Vorsor-
gepauschale nach Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 einzube-
ziehen.“

(52)8 39f in der Fassung des Artikels 1 des Ge-
setzes vom 19. Dezember2008 (BGBl. I S. 2794) ist
erstmals für den Lohnsteuerabzug 2010 anzuwenden.

(52a)$ 40Absatz2 Satz2 und3 inderFassungdes
Gesetzesvom20. April 2009(BGBl. I S. 774)ist erst-
mals anzuwenden auf den laufenden Arbeitslohn, der
für einen nach dem 31. Dezember 2006 endenden
Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige
Bezüge, die nach dem 31. Dezember 2006 zufließen.
(52b)'8 40bAbsatz1 und2 inderam31.Dezember

2004 geltenden Fassung ist weiter anzuwenden auf
Beiträge für eine Direktversicherung des Arbeitnehmers
und Zuwendungen an eine Pensionskasse, die auf
Grund einer Versorgungszusage geleistet werden, die
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vor dem 1. Januar 2005 erteilt wurde. ?Sofern die Bei-
träge für eine Direktversicherung die Voraussetzungen
des & 3 Nummer 63 erfüllen, gilt dies nur, wenn der
Arbeitnehmer nach Absatz 6 gegenüber dem Arbeitge-
ber für diese Beiträge auf die Anwendung des 8 3 Num-
mer 63 verzichtet hat. 38 40b Absatz 4 in der Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006
(BGB. | S. 2878)ist erstmalsanzuwendenaufSonder-
zahlungen, die nach dem 23. August 2006 gezahlt wer-
den.

(52c)8 41bAbsatz1Satz2 SatzteilvorNummer1 in
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. De-
zember2007(BGBl.IS. 3150)isterstmalsanzuwenden
für Lohnsteuerbescheinigungen von laufendem Arbeits-
lohn, der für einen nach dem 31. Dezember 2008 en-
denden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und von
sonstigen Bezügen, die nach dem 31. Dezember 2008
zufließen.

(53) 'Die 8843bis45c inderFassungdesGesetzes
vom 22. Dezember1999(BGBl. | S. 2601)sind letzt-
mals anzuwenden für Ausschüttungen, für die der
Vierte Teil des Körperschaftsteuergesetzes nach & 34
Absatz 10a des Körperschaftsteuergesetzes in der Fas-
sung des Artikels3 des Gesetzesvom 23. Oktober
2000(BGBl. | S. 1433)letztmalsanzuwendenist. ?Die
88 43 bis 45c in der Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes vom 23. Oktober2000 (BGBl. I S. 1433),dieses
wiederum geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
19.Dezember2000(BGBl. | S. 1812),sindauf Kapital-
erträgeanzuwenden,für die Satz 1 nicht gilt. 38 44
Absatz 6 Satz 3 in der Fassung des Gesetzes vom
20. Dezember2001 (BGBl. I S. 3858)ist erstmalsfür
den Veranlagungszeitraum 2001 anzuwenden. *8 45d
Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des Gesetzes vom
20.Dezember2001(BGBl.I S. 3794)istfürMitteilungen
auf Grund der Steuerabzugspflichtnach & 18a des
Auslandinvestment-Gesetzes auf Kapitalerträge anzu-
wenden, die den Gläubigern nach dem 31. Dezember
2001 zufließen.58 44 Absatz 6 in der Fassung des
Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006
(BGBl. | S. 2878)ist erstmalsfür Kapitalerträgeanzu-
wenden, für die Satz 1 nicht gilt.

(53a)'$ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer1 Satz 2 und
Absatz 3 Satz 2 sind erstmals auf Entgelte anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 2004 zufließen, es
sei denn, die Veräußerung ist vor dem 29. Juli 2004
erfolgt.?$ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer7 Buchstabeb
Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
13. Dezember2006 (BGBl. I S. 2878)ist erstmalsauf
Verträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
2006 abgeschlossen werden.

(54)Bei der Veräußerungoder Einlösungvon Wert-
papieren und Kapitalforderungen, die von der das Bun-
desschuldbuch führenden Stelle oder einer Landes-
schuldenverwaltung verwahrt oder verwaltet werden
können, bemisst sich der Steuerabzug nach den bis
zum 31. Dezember 1993 geltenden Vorschriften, wenn
sie vor dem 1. Januar 1994 emittiert worden sind; dies
gilt nicht für besonders in Rechnung gestellte Stückzin-
sen.

(55)$ 43aAbsatz 2 Satz 7 ist erstmalsauf Erträge
aus Wertpapieren und Kapitalforderungen anzuwenden,
die nach dem 31. Dezember 2001 erworben worden
sind.

(55a)Die Anlage 2 (zu $ 43b) in der Fassungdes
Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007
(BGBl. I S. 3150)ist aufAusschüttungenimSinnedes
& 43b anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2006
zufließen.

(55b)(weggefallen)
(55c)$ 43bAbsatz2 Satz 1 istaufAusschüttungen,

die nach dem 31. Dezember 2008 zufließen, mit der
Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Angabe
„15 Prozent“ die Angabe „10 Prozent“ tritt.
(55d)&43bAbsatz3 ist letztmalsaufAusschüttun-

gen anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2009 zugeflos-
sen sind.

(55e)1844Absatz 1 Satz 5 inder Fassungdes Ge-
setzesvom21. Juli 2004(BGBl. | S. 1753)ist erstmals
auf Ausschüttungen anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember2004erfolgen.?8 44Absatz6 Satz 2 und5 in
der am 12. Dezember 2006 geltenden Fassung sind für
Anteile, die einbringungsgeboren imSinne des $ 21 des
Umwandlungssteuergesetzes in der am 12. Dezember
2006 geltenden Fassung sind, weiter anzuwenden.

(55f)Für dieAnwendungdes 8 44aAbsatz 1 Num-
mer 1 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 auf Kapitalerträ-
ge, die nach dem 31. Dezember 2006 zufließen, gilt
Folgendes:
Ist ein Freistellungsauftrag vor dem 1. Januar 2007 un-
ter Beachtung des $ 20 Absatz 4 in der bis dahin gel-
tenden Fassung erteilt worden, darf der nach $ 44 Ab-
satz 1 zum Steuerabzug Verpflichtete den angegebe-
nen Freistellungsbetrag nur zu 56,37 Prozent berück-
sichtigen. 2Sind in dem Freistellungsauftrag der ge-
samte Sparer-Freibetrag nach $ 20 Absatz 4 in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006
(BGBl. I S. 1652)und der gesamteWerbungskosten-
Pauschbetragnach$ 9a Satz 1 Nummer2 in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2006
(BGBl. I S. 1652)angegeben,ist derWerbungskosten-
Pauschbetrag in voller Höhe zu berücksichtigen.
(559g)'$ 44a Absatz 7 und 8 in der Fassung des

Artikels 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2003
(BGB. | S. 2645)isterstmalsfürAusschüttungenanzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 2003 erfol-
gen. 2Für Ausschüttungen, die vor dem 1. Januar 2004
erfolgen,sind8 44aAbsatz7 und8 44c inderFassung
der Bekanntmachungvom 19. Oktober2002 (BGBl. |
S. 4210, 2003 I S. 179) weiterhin anzuwenden. 38 44a
Absatz 7 und 8 in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzes vom 9. Dezember2004 (BGBl. I S. 3310)
und $ 45b Absatz 2a sind erstmals auf Ausschüttungen
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2004 erfol-
gen.

(55h)8 44b Absatz 1 Satz 2 in der Fassung des
Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006
(BGBl. I S. 2878)ist erstmalsauf Kapitalerträgeanzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 2006 zufließen.

(551)$ 45a Absatz 4 Satz 2 in der Fassung des
Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006
(BGBl. | S. 2878)ist erstmalsab dem 1. Januar 2007
anzuwenden.

(55j)'8 46 Absatz 2 Nummer1 in der Fassungdes
Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006
(BGBl. I S. 2878)ist auch auf Veranlagungszeiträume
vor 2006 anzuwenden. 28 46 Absatz 2 Nummer 8 in



der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 20. De-
zember2007 (BGBl. I S. 3150) ist erstmalsfür den
Veranlagungszeitraum 2005 anzuwenden und in Fällen,
in denen am 28. Dezember 2007 über einen Antrag auf
Veranlagung zur Einkommensteuer noch nicht be-
standskräftig entschieden ist.

(56)8 48 in der Fassungdes Gesetzesvom30.Au-
gust2001(BGBl. I S. 2267)ist erstmalsauf Gegenleis-
tungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2001
erbracht werden.

(57)8 49 Absatz 1 Nummer2 Buchstabee und f
sowie Nummer 8 in der Fassung des Gesetzes vom
7. Dezember2006 (BGBl. | S. 2782) ist erstmalsfür
den Veranlagungszeitraum 2006 anzuwenden.

(57a)'$ 49Absatz 1 Nummer5 Buchstabea in der
FassungdesGesetzesvom22.Dezember1999(BGBl.|
S. 2601)ist letztmalsanzuwendenfürAusschüttungen,
für die der Vierte Teil des Körperschaftsteuergesetzes
nach 8 34 Absatz 10a des Körperschaftsteuergesetzes
inderFassungdesArtikels3desGesetzesvom23.Ok-
tober 2000 (BGBl. I S. 1433) letztmalsanzuwenden
ist. 28 49 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a in der Fas-
sung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. |
S. 1433) ist erstmalsfür Kapitalerträgeanzuwenden,
für die Satz 1 nicht gilt. 38 49 Absatz 1 Nummer5
Buchstabe b in der Fassung des Gesetzes vom 22. De-
zember1999(BGBl. I S. 2601)ist letztmalsanzuwen-
den für Ausschüttungen, für die der Vierte Teil des Kör-
perschaftsteuergesetzes nach & 34 Absatz 10a des
Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Arti-
kels 3 des Gesetzesvom 23. Oktober2000 (BGBl. |
S. 1433)letztmalsanzuwendenist. *Für die Anwen-
dung des $ 49 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a in
der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2001
(BGBl. I S. 3794)geltenbei Kapitalerträgen,die nach
dem 31. Dezember 2000 zufließen, die Sätze 1 und 2
entsprechend.5849Absatz 1 Nummer5 Buchstabea
und b in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
9. Dezember2004 (BGBl. I S. 3310) ist erstmalsauf
Kapitalerträge, die nach dem 31. Dezember 2003 zuflie-
Ben, anzuwenden.
(58) '8 50Absatz1 inderFassungdesArtikels1des

Gesetzesvom20. Dezember2007(BGBl. I S. 3150)ist
bei Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union oder eines Staates, auf den das
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum
anwendbar ist, die im Hoheitsgebiet eines dieser
Staaten ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
haben, auf Antrag auch für Veranlagungszeiträume vor
2008 anzuwenden, soweit Steuerbescheide noch nicht
bestandskräftigsind. 2850Absatz5 Satz 2 Nummer3
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober
2002(BGBl. I S. 4210;2003 I S. 179)ist letztmalsan-
zuwenden auf Vergütungen, die vor dem 1. Januar 2009
zufließen. 3Der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung
des $ 50 Absatz 2 in der Fassung des Artikels 8 des
Gesetzesvom 10.August2009(BGBl. | S. 2702)wird
durch eine Rechtsverordnung der Bundesregierung be-
stimmt, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf;
dieser Zeitpunkt darf nicht vor dem 31. Dezember 2011
liegen.
(58a)'$ 50a in der Fassungdes Artikels1 des Ge-

setzes vom 19. Dezember2008 (BGBl. I S. 2794) ist
erstmals auf Vergütungen anzuwenden, die nach dem
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31. Dezember 2008 zufließen. ?2DerZeitpunkt der erst-
maligen Anwendung des 8 50a Absatz 3 und 5 in der
Fassung des Artikels 8 des Gesetzes vom 10. August
2009 (BGB. I S. 2702)wird durcheine Rechtsverord-
nung der Bundesregierung bestimmt, die der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf; dieser Zeitpunkt darf
nicht vor dem 31. Dezember 2011 liegen.
(58b)$ 50aAbsatz7 Satz 3 inder Fassungdes Ge-

setzes vom 20. Dezember2001 (BGBl. I S. 3794) ist
erstmals auf Vergütungen anzuwenden, für die der
Steuerabzug nach dem 22. Dezember 2001 angeordnet
worden ist.

(58c)8 50b inderFassungdesArtikels1des Geset-
zes vom13. Dezember2006(BGBl. | S. 2878)ist erst-
mals anzuwenden für Jahresbescheinigungen, die nach
dem 31. Dezember 2004 ausgestellt werden.

(59)850c in der Fassung des Gesetzes vom
24. März 1999(BGBl. I S. 402)ist weiteranzuwenden,
wenn für die Anteile vor Ablauf des ersten Wirtschafts-
jahres, für das das Körperschaftsteuergesetz in der
Fassungdes Artikels3 des Gesetzesvom23.Oktober
2000 (BGBl. I S. 1433)erstmalsanzuwendenist, ein
Sperrbetrag zu bilden war.

(59a)'$ 50d in der Fassung des Gesetzes vom
22. Dezember1999(BGBl. | S. 2601)ist letztmalsan-
zuwenden für Ausschüttungen, für die der Vierte Teil
des Körperschaftsteuergesetzes nach & 34 Absatz 10a
des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des
Artikels3 des Gesetzesvom23.Oktober2000(BGBl. I
S. 1433)letztmalsanzuwendenist. 2850d in der Fas-
sung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. |
S. 1433)ist erstmalsauf Kapitalerträgeanzuwenden,
fürdie Satz 1 nichtgilt.3850d inder Fassungdes Ge-
setzesvom20. Dezember2001(BGBl. I S. 3794)istab
1. Januar 2002 anzuwenden; für Anträge auf die Ertei-
lung von Freistellungsbescheinigungen, die bis zum
31. Dezember 2001 gestellt worden sind, ist $ 50d Ab-
satz 2 Satz 4 nicht anzuwenden. *8 50d Absatz 1 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 15. Dezem-
ber2003(BGBl. I S. 2645)ist ab 1. Januar 2002anzu-
wenden. 58 50d Absatz 1, 1a, 2 und 4 in der Fassung
des Gesetzesvom2. Dezember2004(BGBl. I S. 3112)
ist erstmals auf Zahlungen anzuwenden, die nach dem
31. Dezember2003erfolgen.6850d Absatz 9 Satz 1
Nummer 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom 13. Dezember2006 (BGBl. I S. 2878)ist für alle
Veranlagungszeiträume anzuwenden, soweit Steuerbe-
scheide noch nicht bestandskräftig sind. 78 50d Ab-
satz 1, 1a, 2 und 5 in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzesvom19.Dezember2008(BGBl. I S. 2794)ist
erstmals auf Vergütungen anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 2008 zufließen. 88 50d Absatz 10 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezem-
ber 2008(BGBl. | S. 2794)ist in allenFällenanzuwen-
den, in denen die Einkommen- und Körperschaftsteuer
noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist.
(59b)Die Anlage 3 (zu $ 50g) in der Fassungdes

Artikels 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007
(BGBl. I S. 3150) ist auf Zahlungenanzuwenden,die
nach dem 31. Dezember 2006 erfolgen.
(59c)8 51 Absatz 4 Nummer1 in der Fassungdes

Gesetzesvom24. März 1999(BGBl. I S. 402)ist letzt-
mals anzuwenden für Ausschüttungen, für die der
Vierte Teil des Körperschaftsteuergesetzes nach & 34
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Absatz 10a des Körperschaftsteuergesetzes in der Fas-
sung des Artikels3 des Gesetzesvom 23. Oktober
2000(BGBl. I S. 1433)letztmalsanzuwendenist.

(59d)'8 52 Absatz 8 in der Fassungdes Artikels1
Nummer 59 des Jahressteuergesetzes 1996 vom
11.Oktober1995(BGBl. | S. 1250)ist nichtanzuwen-
den. ?2852 Absatz 8 in der Fassung des Artikels 8 Num-
mer 5 des Dritten Finanzmarktförderungsgesetzes vom
24.März1998(BGBl. I S. 529)ist infolgenderFassung
anzuwenden:
„(8 8 6b Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 und Absatz 4

Satz 1 Nummer 2 ist erstmals auf Veräußerungen anzu-
wenden, die nach dem Inkrafttreten des Artikels 7 des
Dritten Finanzmarktförderungsgesetzes vorgenommen
werden.“

(60)8 55 inderFassungdesGesetzesvom24.März
1999 (BGBl. I S. 402) ist auch für Veranlagungszeit-
räume vor 1999 anzuwenden.
(61)Die88 62 und65 in der Fassungdes Gesetzes

vom16.Dezember1997(BGBl.IS. 2970)sinderstmals
für den Veranlagungszeitraum 1998 anzuwenden.

(61a)'$ 62 Absatz 2 in der Fassungdes Gesetzes
vom30. Juli 2004(BGBl. I S. 1950)isterstmalsfürden
Veranlagungszeitraum 2005 anzuwenden. 28 62 Ab-
satz 2 in der Fassung des Artikels 2 Nummer 2 des
Gesetzesvom 13. Dezember2006 (BGBi. I S. 2915)
ist in allen Fällen anzuwenden, in denen das Kindergeld
noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist.
(62)8 66 Absatz 3 in der Fassungder Bekanntma-

chungvom16.April 1997(BGBl. I S. 821)ist letztmals
für das Kalenderjahr 1997 anzuwenden, so dass
Kindergeld auf einen nach dem 31. Dezember 1997
gestellten Antrag rückwirkend längstens bis einschließ-
lich Juli 1997 gezahlt werden kann.
(63)8 73 in der Fassungder Bekanntmachungvom

16.April 1997(BGBl. I S. 821)istweiterfür Kindergeld
anzuwenden, das der private Arbeitgeber für Zeiträume
vor dem 1. Januar 1999 auszuzahlen hat.

(64)$ 86 in der Fassungdes Gesetzesvom15. Ja-
nuar 2003 ist erstmals für den Veranlagungszeitraum
2002 anzuwenden.

(65) '8 91 Absatz 1 Satz 4 in der Fassungdes Arti-
kels 1 des Gesetzesvom20. Dezember2007(BGBl. |
S. 3150)ist ab Veranlagungszeitraum2002anzuwen-
den.2891Absatz1Satz1 inderFassungdesArtikels1
desGesetzesvom19.Dezember2008(BGBl.|S. 2794)
ist bis zum 31. Dezember 2008 mit der Maßgabe an-
zuwenden, dass die Wörter „Spitzenverband der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung“ durch die Wörter
„Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskas-
sen“ zu ersetzen sind.

8 52a
Anwendungsvorschriften

zur Einführung einer Abgeltungsteuer
auf Kapitalerträge und Veräußerungsgewinne
(1) Beim Steuerabzugvom Kapitalertragist diese

Fassung des Gesetzes erstmals auf Kapitalerträge an-
zuwenden, die dem Gläubiger nach dem 31. Dezember
2008 zufließen, soweit in den folgenden Absätzen
nichts anderes bestimmt ist.

(2)8 2 Absatz 2 und 5a bis 6 in der Fassungdes
Artikels1 des Gesetzesvom14.August2007(BGBl. |
S. 1912) ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum
2009 anzuwenden.

(3) '8 3 Nummer40Satz 1und2 inderFassungdes
Artikels1 des Gesetzesvom14.August2007(BGBl. |
S. 1912) ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum
2009 anzuwenden. 2Abweichend von Satz 1 ist & 3
Nummer 40 in der bis zum 31. Dezember 2008 anzu-
wendenden Fassung bei Veräußerungsgeschäften, bei
denen 8 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in der bis zum
31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung nach
dem 31. Dezember 2008 Anwendung findet, weiterhin
anzuwenden.

(4) '$ 3c Absatz 2 Satz 1 in der Fassungdes Arti-
kels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. |
S. 1912) ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum
2009 anzuwenden. ?Abweichend von Satz 1 ist 8 3c
Absatz 2 Satz 1 in der bis zum 31. Dezember 2008 an-
zuwendenden Fassung bei Veräußerungsgeschäften,
bei denen & 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in der bis
zum 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung
nach dem 31. Dezember 2008 Anwendung findet, wei-
terhin anzuwenden.

(5)8 6 Absatz 1 Nummer5 Satz 1 Buchstabec in
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. Au-
gust 2007(BGBl. | S. 1912)ist auf Einlagenanzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 2008 erfolgen.

(6)$ 9a in der Fassungdes Artikels1 des Gesetzes
vom14.August2007(BGBl. I S. 1912)ist erstmalsab
dem Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden.

(7)8 10Absatz 1 Nummer4 inder FassungdesAr-
tikels 1 des Gesetzesvom 14. August 2007 (BGBl.|
S. 1912)ist erstmalsauf Kapitalerträgeanzuwenden,
die nach dem 31. Dezember 2008 zufließen und auf
die 8 51a Absatz 2b bis 2d anzuwenden ist.

(8)8 20Absatz 1 Nummer7 inder FassungdesAr-
tikels 1 des Gesetzesvom 14. August 2007 (BGBl.|
S. 1912)ist vorbehaltlichder RegelungeninAbsatz 10
Satz 6 bis 8 erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden,
die dem Gläubiger nach dem 31. Dezember 2008 zu-
fließen.

(9)8 20 Absatz 1 Nummer11 in der Fassungdes
Artikels1 des Gesetzesvom14.August2007(BGBl. |
S. 1912)isterstmalsaufnachdem31. Dezember2008
zufließendeStillhalterprämienanzuwenden.

(10) !8 20Absatz2 Satz 1 Nummer1 inderFassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007
(BGBl. | S. 1912)ist erstmalsaufGewinneaus derVer-
äußerung von Anteilen anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 2008 erworben werden. 28 20 Absatz 2
Satz 1 Nummer 2 in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzesvom 14. August 2007 (BGBl. | S. 1912)ist
erstmals auf Veräußerungen nach dem 31. Dezember
2008 anzuwenden. 38 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. Au-
gust 2007 (BGBl. I S. 1912)ist erstmalsauf Gewinne
aus Termingeschäften anzuwenden, bei denen der
Rechtserwerb nach dem 31. Dezember 2008 er-
folgt. *8 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4, 5 und 8 in der
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August
2007(BGBl. I S. 1912)ist erstmalsauf Gewinneanzu-
wenden, bei denen die zugrunde liegenden Wirt-



schaftsgüter, Rechte oder Rechtspositionen nach dem
31. Dezember 2008 erworben oder geschaffen wer-
den. 5820Absatz 2 Satz 1 Nummer6 in der Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007
(BGBl. I S. 1912)ist erstmalsauf die Veräußerungvon
Ansprüchen nach dem 31. Dezember 2008 anzuwen-
den, bei denen der Versicherungsvertrag nach dem
31. Dezember 2004 abgeschlossen wurde; dies gilt
auch für Versicherungsverträge, die vor dem 1. Januar
2005 abgeschlossen wurden, sofern bei einem Rück-
kauf zum Veräußerungszeitpunkt die Erträge nach
& 20 Absatz 1 Nummer 6 in der am 31. Dezember 2004
geltenden Fassung steuerpflichtig wären. 68 20 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 7 in der Fassung des Artikels 1
des Gesetzesvom14.August2007(BGBl.IS. 1912)ist
erstmals auf nach dem 31. Dezember 2008 zufließende
Kapitalerträge aus der Veräußerung sonstiger Kapital-
forderungen anzuwenden. 7Für Kapitalerträge aus Ka-
pitalforderungen, die zum Zeitpunkt des vor dem 1. Ja-
nuar 2009 erfolgten Erwerbs zwar Kapitalforderungen
im Sinne des 8 20 Absatz 1 Nummer 7 in der am 31. De-
zember 2008 anzuwendenden Fassung, aber nicht Ka-
pitalforderungenim Sinne des & 20 Absatz 2 Satz 1
Nummer 4 in der am 31. Dezember 2008 anzuwenden-
den Fassung sind, ist 8 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7
nicht anzuwenden; Kapitalforderungen im Sinne des
&20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 in der am 31. Dezember
2008 anzuwendenden Fassung liegen auch vor, wenn
die Rückzahlung nur teilweise garantiert ist oder wenn
eine Trennung zwischen Ertrags- und Vermögensebene
möglich erscheint. ®Bei Kapitalforderungen, die zwar
nicht die Voraussetzungen von 8 20 Absatz 1 Nummer 7
in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fas-
sung, aber die Voraussetzungen von $&20 Absatz 1
Nummer 7 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes
vom14.August2007(BGBl. IS. 1912)erfüllen,ist8 20
Absatz2 Satz 1 Nummer7 inVerbindungmit$ 20 Ab-
satz 1 Nummer 7 vorbehaltlich der Regelung in Ab-
satz 11 Satz 4 und 6 auf alle nach dem 30. Juni 2009
zufließenden Kapitalerträge anzuwenden, es sei denn,
die Kapitalforderung wurde vor dem 15. März 2007 an-
geschafft.9820Absatz2 Satz 2 und3 in der Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007
(BGBl. I S. 1912)ist erstmalsauf Veräußerungen,Ein-
lösungen, Abtretungen oder verdeckte Einlagen nach
dem31. Dezember2008anzuwenden.10820Absatz3
bis 9 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
19. Dezember2008 (BGBl. I S. 2794)ist erstmalsauf
nach dem 31. Dezember 2008 zufließende Kapitaler-
träge anzuwenden.

(10a)8 22 Nummer3 Satz 5 und 6 in der Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008
(BGB. I S. 2794)ist letztmalsfürdenVeranlagungszeit-
raum 2013 anzuwenden.

(11)1823Absatz1Satz 1Nummer1 inderam1.Ja-
nuar2000geltendenFassungund8 23Absatz1Satz 1
Nummer 2 und 3 in der am 1. Januar 1999 geltenden
Fassung sind auf Veräußerungsgeschäfte anzuwenden,
bei denen die Veräußerung auf einem nach dem 31. De-
zember 1998 rechtswirksam abgeschlossenen obli-
gatorischen Vertrag oder gleichstehenden Rechtsakt
beruht. 28 23 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 und 3
in der am 16. Dezember 2004 geltenden Fassung ist
erstmals für den Veranlagungszeitraum 2005 anzuwen-
den. 3823Absatz 1 Satz 1 Nummer2 in der Fassung
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des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007
(BGBl. I S. 1912) ist erstmals auf Veräußerungsge-
schäfte anzuwenden, bei denen die Wirtschaftsgüter
nach dem 31. Dezember 2008 auf Grund eines nach
diesem Zeitpunkt rechtswirksam abgeschlossenen ob-
ligatorischen Vertrags oder gleichstehenden Rechts-
akts angeschafftwurden.*$ 23 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 in der am 1. Januar 1999 geltenden Fassung ist
letztmals auf Veräußerungsgeschäfte anzuwenden, bei
denen die Wirtschaftsgüter vor dem 1. Januar 2009 er-
worben wurden. 5823 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 in der
am 1. Januar 1999 geltenden Fassung ist letztmals auf
Veräußerungsgeschäfte anzuwenden, bei denen die
Veräußerung auf einem vor dem 1. Januar 2009 rechts-
wirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrag oder
gleichstehendenRechtsakt beruht. 68 23 Absatz 1
Satz 1 Nummer 4 ist auf Termingeschäfte anzuwenden,
bei denen der Erwerb des Rechts auf einen Differenz-
ausgleich, Geldbetrag oder Vorteil nach dem 31. De-
zember 1998 und vor dem 1. Januar 2009 erfolgt. 7823
Absatz 1 Satz 5 ist erstmals für Einlagen und verdeckte
Einlagen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1999vorgenommenwerden.8823 Absatz 3 Satz 4 in
der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999
(BGBl. I S. 2601)ist auf Veräußerungsgeschäfteanzu-
wenden, bei denen der Steuerpflichtige das Wirt-
schaftsgut nach dem 31. Juli 1995 und vor dem 1. Ja-
nuar 2009 anschafft oder nach dem 31. Dezember 1998
und vor dem 1. Januar 2009 fertigstellt; 8 23 Absatz 3
Satz 4 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom
19. Dezember2008(BGBl. I S. 2794)ist auf Veräuße-
rungsgeschäfte anzuwenden, bei denen der Steuer-
pflichtige das Wirtschaftsgut nach dem 31. Dezember
2008anschafftoderfertigstellt.9823Absatz 1 Satz 2
und 3 sowie &23 Absatz 3 Satz 3 in der am 12. Dezem-
ber 2006 geltenden Fassung sind für Anteile, die ein-
bringungsgeborenim Sinne des $ 21 des Umwand-
lungssteuergesetzes in der am 12. Dezember 2006 gel-
tenden Fassung sind, weiter anzuwenden. 10823 Ab-
satz 3 Satz 9 zweiter Halbsatz in der Fassung des Ar-
tikels1 des Gesetzesvom13.Dezember2006(BGBl. |
S. 2878) ist auch in den Fällen anzuwenden, in denen
am 1. Januar 2007 die Feststellungsfrist noch nicht ab-
gelaufenist. 11823Absatz3 Satz 9 und10 inder Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007
(BGB. IS. 1912)ist letztmalsfürdenVeranlagungszeit-
raum 2013 anzuwenden.
(12)8 24c ist letztmalsfür den Veranlagungszeit-

raum 2008 anzuwenden.
(13)8 25Absatz1 inder FassungdesArtikels1 des

Gesetzesvom 14. August 2007 (BGBl. | S. 1912)ist
erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 anzuwen-
den.

(14)8 32 Absatz 4 Satz 4 in der Fassungdes Arti-
kels 1 des Gesetzes vom 14. August 2007 (BGBl. |
S. 1912) ist erstmals ab dem Veranlagungszeitraum
2009 anzuwenden.

(15)8 32d in der Fassungdes Artikels1 des Geset-
zes vom19. Dezember2008(BGBl. | S. 2794)ist erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden.
(16)1843 Absatz 3 Satz 1 zweiterHalbsatzin der

Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezem-
ber 2008 (BGBl. I S. 2794)ist erstmalsfür Kapitaler-
träge anzuwenden, die dem Gläubiger nach dem
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31. Dezember 2009 zufließen. ?8 43a Absatz 3 Satz 2 in
der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. De-
zember2008(BGBl. | S. 2794)ist erstmalsfür Kapital-
erträge anzuwenden, die dem Gläubiger nach dem
31. Dezember 2009 zufließen. 38 44a Absatz 8 Satz 1
in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 14. Au-
gust2007(BGBl. | S. 1912)undSatz 2 in der Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008
(BGBl. IS. 2794)sinderstmalsauf Kapitalerträgeanzu-
wenden, die dem Gläubiger nach dem 31. Dezember
2007zufließen.*Für KapitalerträgeimSinne des $&43
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, die nach dem 31. Dezember
2007 und vor dem 1. Januar 2009 zufließen, ist er mit
der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Wör-
ter „drei Fünftel“ die Wörter „drei Viertel“ und an die
Stelle der Wörter „zwei Fünftel“ die Wörter „ein Viertel“
treten. 58 44a Absatz 9 in der Fassung des Artikels 1
desGesetzesvom19.Dezember2008(BGBl.|S. 2794)
ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem
Gläubiger nach dem 31. Dezember 2008 zuflie-
ßen. 6844b Absatz 1 Satz 1 in der Fassungdes Arti-
kels 1 des Gesetzesvom 19. Dezember2008(BGBl. I
S. 2794) ist erstmalsfür Kapitalerträgeanzuwenden,
die dem Gläubiger nach dem 31. Dezember 2009 zu-
fließen.7845aAbsatz4 Satz 2 inder Fassungdes Ar-
tikels1 des Gesetzesvom20. Dezember2007(BGBl. |
S. 3150) ist erstmalsauf Kapitalerträgeanzuwenden,
die dem Gläubiger nach dem 31. Dezember 2007 zu-
fließen.8845bAbsatz 1 Satz 1 inder Fassungdes Ar-
tikels1 des Gesetzesvom19.Dezember2008(BGBl. |
S. 2794) ist erstmalsfür Kapitalerträgeanzuwenden,
die dem Gläubiger nach dem 31. Dezember 2009 zu-
fließen.9845d Absatz 3 ist für Versicherungsverträge
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 abge-
schlossen werden; die erstmalige Übermittlung hat bis
zum 30. März 2011 zu erfolgen.

(16a) 8 44a Absatz 7 und 8, & 44b Absatz 5 und 6,
&45b und 8 45d Absatz 1 in der Fassung des Artikels 1
des Gesetzesvom16.Juli 2009(BGBl. I S. 1959)sind
erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem Gläu-
biger nach dem 31. Dezember 2009 zufließen.
(17)8 49 Absatz 1 Nummer5 Satz 1 Buchstabed,

Satz 2 und Nummer 8 in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzesvom 14. August 2007 (BGBl. | S. 1912)ist
erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die nach
dem 31. Dezember 2008 zufließen.

(18)$ 51aAbsatz 2b bis 2d in der Fassungdes Ar-
tikels 1 des Gesetzesvom 14. August 2007 (BGBl. |
S. 1912)isterstmalsaufnachdem31. Dezember2008
zufließende Kapitalerträge anzuwenden.

853
Sondervorschrift

zur Steuerfreistellung des
Existenzminimums eines Kindes

in den Veranlagungszeiträumen 1983 bis 1995
!In den Veranlagungszeiträumen 1983 bis 1995 sind

in Fällen, in denen die Einkommensteuer noch nicht for-
mell bestandskräftig oder hinsichtlich der Höhe der
Kinderfreibeträge vorläufig festgesetzt ist, für jedes bei
der Festsetzung berücksichtigte Kind folgende Beträge
als Existenzminimum des Kindes steuerfrei zu belas-
sen:

1983 3 732 Deutsche Mark,
1984 3 864 Deutsche Mark,
1985 3 924 Deutsche Mark,
1986 4 296 Deutsche Mark,
1987 4 416 Deutsche Mark,
1988 4 572 Deutsche Mark,
1989 4 752 Deutsche Mark,
1990 5 076 Deutsche Mark,
1991 5 388 Deutsche Mark,
1992 5 676 Deutsche Mark,
1993 5 940 Deutsche Mark,
1994 6 096 Deutsche Mark,
1995 6 168 Deutsche Mark.
2Im Übrigen ist $ 32 in der für den jeweiligen Veranla-
gungszeitraum geltenden Fassung anzuwenden. 3Für
die Prüfung, ob die nach Satz 1 und 2 gebotene
Steuerfreistellung bereits erfolgt ist, ist das dem Steuer-
pflichtigen im jeweiligen Veranlagungszeitraum zu-
stehende Kindergeld mit dem auf das bisherige zu ver-
steuernde Einkommen des Steuerpflichtigen in demsel-
ben Veranlagungszeitraum anzuwendenden Grenzsteu-
ersatz in einen Freibetrag umzurechnen; dies gilt auch
dann, soweit das Kindergeld dem Steuerpflichtigen im
Wege eines zivilrechtlichen Ausgleichs zusteht. “Die
Umrechnung des zustehenden Kindergeldes ist ent-
sprechend dem Umfang der bisher abgezogenen Kin-
derfreibeträge vorzunehmen. ®Beieinem unbeschränkt
einkommensteuerpflichtigen Elternpaar, bei dem die
Voraussetzungendes $ 26 Absatz 1 Satz 1 nichtvor-
liegen, ist eine Änderung der bisherigen Inanspruch-
nahme des Kinderfreibetrags unzulässig. ®Erreichtdie
Summe aus dem bei der bisherigen Einkommensteuer-
festsetzung abgezogenen Kinderfreibetrag und dem
nach Satz 3 und 4 berechneten Freibetrag nicht den
nach Satz 1 und 2 für den jeweiligen Veranlagungszeit-
raum maßgeblichen Betrag, ist der Unterschiedsbetrag
vom bisherigen zu versteuernden Einkommen abzuzie-
hen und die Einkommensteuer neu festzusetzen. 7Im
Zweifel hat der Steuerpflichtige die Voraussetzungen
durch Vorlage entsprechender Unterlagen nachzuwei-
sen.

$54
(weggefallen)

855
Schlussvorschriften

(Sondervorschriftenfür die Gewinnermittlung
nach $ 4 oder nach Durchschnittssätzen bei vor

dem 1. Juli 1970angeschafftemGrund und Boden)
(1) 'Bei Steuerpflichtigen,deren Gewinn für das

Wirtschaftsjahr, in das der 30. Juni 1970 fällt, nicht
nach $ 5 zu ermitteln ist, gilt bei Grund und Boden,
der mit Ablauf des 30. Juni 1970 zu ihrem Anlagever-
mögen gehört hat, als Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten($ 4 Absatz 3 Satz 4 und $ 6 Absatz 1
Nummer2 Satz 1)das Zweifachedes nachdenAbsät-
zen 2 bis 4 zu ermittelnden Ausgangsbetrags. ?Zum
GrundundBodenimSinnedes Satzes1 gehörennicht
die mit ihm in Zusammenhang stehenden Wirtschafts-
güter und Nutzungsbefugnisse.



(2) "Bei der Ermittlungdes Ausgangsbetragsdes
zum land- und forstwirtschaftlichenVermögen($ 33
Absatz 1 Satz 1 des Bewertungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. Dezember 1965
- BGBl. I S. 1861 -, zuletzt geändert durch das Bewer-
tungsänderungsgesetz 1971 vom 27. Juli 1971 - BGBl. |
S. 1157)gehörendenGrundund Bodens ist seineZu-
ordnung zu den Nutzungen und Wirtschaftsgütern (834
Absatz 2 des Bewertungsgesetzes) am 1. Juli 1970
maßgebend; dabei sind die Hof- und Gebäudeflächen
sowiedie HausgärtenimSinnedes $ 40Absatz3 des
Bewertungsgesetzes nicht in die einzelne Nutzung ein-
zubeziehen. ?Es sind anzusetzen:
1. bei Flächen, die nach dem Bodenschätzungsgesetz

vom20. Dezember2007(BGBl. I S. 3150,3176)in
der jeweils geltenden Fassung zu schätzen sind, für
jedes katastermäßig abgegrenzte Flurstück der Be-
trag in Deutsche Mark, der sich ergibt, wenn die für
das Flurstück am 1. Juli 1970 im amtlichen Verzeich-
nis nach&2 Absatz 2 der Grundbuchordnung(Lie-
genschaftskataster) ausgewiesene Ertragsmesszahl
vervierfacht wird. ?Abweichend von Satz 1 sind für
Flächen der Nutzungsteile
a) Hopfen,Spargel,GemüsebauundObstbau

2,05 Euro je Quadratmeter,
b) Blumen-

schulen
und Zierpflanzenbau sowie Baum-

2,56 Euro je Quadratmeter
anzusetzen, wenn der Steuerpflichtige dem Finanz-
amt gegenüber bis zum 30. Juni 1972 eine Erklärung
überdie Größe,LageundNutzungder betreffenden
Flächen abgibt,

2. für Flächen der forstwirtschaftlichen Nutzung
je Quadratmeter 0,51 Euro,

3. für Flächen der weinbaulichen Nutzung der Betrag,
der sich unter Berücksichtigung der maßgebenden
Lagenvergleichszahl (Vergleichszahl der einzelnen
Weinbaulage, & 39 Absatz 1 Satz 3 und 8 57 Bewer-
tungsgesetz), die für ausbauende Betriebsweise mit
Fassweinerzeugung anzusetzen ist, aus der nach-
stehenden Tabelle ergibt:

Ausgangsbetrag
Lagenvergleichszahl jeQuadratmeter

bis20 1,28
21 bis30 1,79
31 bis40 2,56
41 bis50 3,58
51 bis60 4,09
61 bis 70 4,60
71bis 100 5,11
über 100 6,39

4. für Flächen der sonstigen land- und forstwirtschaft-
lichen Nutzung, auf die Nummer 1 keine Anwendung
findet,
je Quadratmeter 0,51 Euro,
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5. für Hofflächen, Gebäudeflächen und Hausgärten im
Sinne des & 40 Absatz 3 des Bewertungsgesetzes
je Quadratmeter 2,56 Euro,

6. für Flächen des Geringstlandes

je Quadratmeter 0,13 Euro,

7. für Flächen des Abbaulandes

je Quadratmeter 0,26 Euro,

8. für Flächen des Unlandes

je Quadratmeter 0,05 Euro.

(3) 'Lag am 1. Juli 1970keinLiegenschaftskataster
vor, in dem Ertragsmesszahlen ausgewiesen sind, so ist
der Ausgangsbetrag in sinngemäßer Anwendung des
Absatzes 2 Nummer1 Satz 1 auf der Grundlageder
durchschnittlichen Ertragsmesszahl der landwirtschaft-
lichen Nutzung eines Betriebs zu ermitteln, die die
Grundlage für die Hauptfeststellung des Einheitswerts
auf den 1. Januar 1964 bildet. ?Absatz 2 Satz 2 Num-
mer1 Satz 2 bleibtunberührt.
(4) Beinichtzumland-undforstwirtschaftlichenVer-

mögen gehörendem Grund und Boden ist als Aus-
gangsbetraganzusetzen:
1. Für unbebaute Grundstücke der auf den 1. Januar

1964 festgestellte Einheitswert. ?Wird auf den 1. Ja-
nuar 1964 kein Einheitswert festgestellt oder hat
sich der Bestand des Grundstücks nach dem 1. Ja-
nuar 1964 und vor dem 1. Juli 1970 verändert, so ist
der Wert maßgebend, der sich ergeben würde, wenn
das Grundstück nach seinem Bestand vom 1. Juli
1970 und nach den Wertverhältnissen vom 1. Januar
1964 zu bewerten wäre;

2. für bebaute Grundstücke der Wert, der sich nach
Nummer 1 ergeben würde, wenn das Grundstück
unbebaut wäre.

(5) "Weistder Steuerpflichtigenach, dass der Teil-
wert für Grund und Boden im Sinne des Absatzes 1
am 1. Juli 1970 höher ist als das Zweifache des Aus-
gangsbetrags, so ist auf Antrag des Steuerpflichtigen
der Teilwert als Anschaffungs- oder Herstellungskosten
anzusetzen. 2Der Antrag ist bis zum 31. Dezember
1975 bei dem Finanzamt zu stellen, das für die Ermitt-
lung des Gewinns aus dem Betrieb zuständig ist. 3Der
Teilwert ist gesondert festzustellen. *Vor dem 1. Januar
1974 braucht diese Feststellung nur zu erfolgen, wenn
ein berechtigtes Interesse des Steuerpflichtigen gege-
ben ist. °Die Vorschriften der Abgabenordnung und der
Finanzgerichtsordnung über die gesonderte Feststel-
lung von Besteuerungsgrundlagen gelten entspre-
chend.

(6) "Verluste,die bei der Veräußerungoder Ent-
nahme von Grund und Boden im Sinne des Absatzes 1
entstehen, dürfen bei der Ermittlung des Gewinns in
Höhe des Betrags nicht berücksichtigt werden, um
den der ausschließlichauf den Grundund Bodenent-
fallende Veräußerungspreis oder der an dessen Stelle
tretende Wert nach Abzug der Veräußerungskosten un-
ter dem Zweifachen des Ausgangsbetrags liegt. ?Ent-
sprechendes gilt bei Anwendung des $ 6 Absatz 1
Nummer2 Satz 2.
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(7)Grundund Boden,der nach$ 4 Absatz 1 Satz 5
des Einkommensteuergesetzes 1969 nicht anzusetzen
war, ist wie eine Einlage zu behandeln; er ist dabei mit
dem nach Absatz 1 oder Absatz 5 maßgebenden Wert
anzusetzen.

856
Sondervorschriften

für Steuerpflichtige in dem in Artikel 3
des Einigungsvertrages genannten Gebiet

Bei Steuerpflichtigen, die am 31. Dezember 1990 ei-
nen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in
dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Ge-
biet und im Jahre 1990 keinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt im bisherigen Geltungsbereich dieses
Gesetzes hatten, gilt Folgendes:
& 7 Absatz 5 ist auf Gebäude anzuwenden, die in dem
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
nach dem 31. Dezember 1990 angeschafft oder herge-
stellt worden sind.

857
Besondere Anwendungsregeln aus

Anlass der Herstellung der Einheit Deutschlands
(1) Die 8$ 7c, 7f, 7g, 7k und 10e dieses Gesetzes,

die 88 76, 78, 82a und 82f der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnungsowie die 88 7 und 12 Ab-
satz 3 des Schutzbaugesetzes sind auf Tatbestände
anzuwenden, die in dem in Artikel 3 des Einigungsver-
trages genannten Gebiet nach dem 31. Dezember 1990
verwirklicht worden sind.

(2) Die 88 7b und 7d dieses Gesetzes sowie die
88 81, 82d, 82g und 82i der Einkommensteuer-Durch-
führungsverordnung sind nicht auf Tatbestände anzu-
wenden, die in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiet verwirklicht worden sind.

(3) BeiderAnwendungdes8&7gAbsatz2 Nummer1
und des & 14a Absatz 1 ist in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet anstatt vom
maßgebenden Einheitswert des Betriebs der Land-
und Forstwirtschaft und den darin ausgewiesenen
Werten vom Ersatzwirtschaftswert nach $ 125 des
Bewertungsgesetzes auszugehen.
(4) '8 10dAbsatz 1 ist mit der Maßgabeanzuwen-

den, dass der Sonderausgabenabzug erstmals von
dem für die zweite Hälfte des Veranlagungszeitraums
1990 ermittelten Gesamtbetrag der Einkünfte vorzu-
nehmen ist. 28 10d Absatz 2 und 3 ist auch für Verluste
anzuwenden, die in dem in Artikel 3 des Einigungsver-
trages genannten Gebiet im Veranlagungszeitraum
1990 entstanden sind.

(5)8 22 Nummer4 ist auf vergleichbareBezügean-
zuwenden, die auf Grund des Gesetzes über Rechts-
verhältnisse der Abgeordneten der Volkskammer der
Deutschen Demokratischen Republik vom 31. Mai 1990
(GBI. I Nr.30 S. 274)gezahltwordensind.

(6)$ 34fAbsatz3 Satz 3 isterstmalsaufdie indem
in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten Gebiet für
die zweite Hälfte des Veranlagungszeitraums 1990 fest-
gesetzte Einkommensteuer anzuwenden.

858
Weitere Anwendung

von Rechtsvorschriften, die
vor Herstellung der Einheit Deutschlands
in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages

genannten Gebiet gegolten haben

(1)Die Vorschriften über Sonderabschreibungen
nach $&3 Absatz 1 des Steueränderungsgesetzes vom
6. März1990(GBI.I Nr.17S. 136)inVerbindungmit&7
der Durchführungsbestimmung zum Gesetz zur Ände-
rung der Rechtsvorschriften über die Einkommen-, Kör-
perschaft- und Vermögensteuer —Steueränderungsge-
setz- vom16.März1990(GBI.I Nr.21S. 195)sindauf
Wirtschaftsgüter weiter anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 1989 und vor dem 1. Januar 1991 in
dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Ge-
biet angeschafft oder hergestellt worden sind.

(2) 'Rücklagennach$ 3 Absatz 2 des Steuerände-
rungsgesetzesvom6. März 1990(GBl. | Nr.17S. 136)
in Verbindung mit $ 8 der Durchführungsbestimmung
zum Gesetz zur Änderung der Rechtsvorschriften über
die Einkommen-, Körperschaft- und Vermögensteuer -
Steueränderungsgesetz- vom 16. März 1990 (GBi. |
Nr. 21 S. 195) dürfen, soweit sie zum 31. Dezember
1990 zulässigerweise gebildet worden sind, auch nach
diesemZeitpunktfortgeführtwerden.2Siesindspätes-
tens imVeranlagungszeitraum 1995 gewinn- oder sonst
einkünfteerhöhend aufzulösen. Sind vor dieser Auflö-
sung begünstigte Wirtschaftsgüter angeschafft oder
hergestellt worden, sind die in Rücklage eingestellten
Beträge von den Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten abzuziehen; die Rücklage ist in Höhe des abgezo-
genen Betrags im Veranlagungszeitraum der Anschaf-
fung oder Herstellung gewinn- oder sonst einkünfteer-
höhend aufzulösen.

(3) DieVorschriftüberdenSteuerabzugsbetragnach
& 9 Absatz 1 der Durchführungsbestimmung zum
Gesetz zur Änderung der Rechtsvorschriften über die
Einkommen-, Körperschaft- und Vermögensteuer
- Steueränderungsgesetz- vom16.März 1990(GBl. |
Nr.21 S. 195)ist für Steuerpflichtigeweiteranzuwen-
den, die vor dem 1. Januar 1991 in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet eine Betriebs-
stätte begründet haben, wenn sie von dem Tag der Be-
gründung der Betriebsstätte an zwei Jahre lang die Tä-
tigkeit ausüben, die Gegenstand der Betriebsstätte ist.

8859bis61
(weggefallen)

X. Kindergeld

8 62

Anspruchsberechtigte

(1) Für Kinder imSinne des $ 63 hatAnspruchauf
Kindergeld nach diesem Gesetz, wer

1. im Inland einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat oder



2. ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im In-
land
a) nach$ 1Absatz2 unbeschränkteinkommensteu-

erpflichtig ist oder
b) nach$ 1Absatz3 als unbeschränkteinkommen-

steuerpflichtig behandelt wird.
(2) Ein nichtfreizügigkeitsberechtigterAusländerer-

hält Kindergeld nur, wenn er
1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt,
2. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die zur Ausübung

einer Erwerbstätigkeit berechtigt oder berechtigt hat,
es sei denn, die Aufenthaltserlaubnis wurde
a) nach8 16oder$ 17des Aufenthaltsgesetzeser-

teilt,
b) nach & 18 Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes

erteilt und die Zustimmung der Bundesagentur
für Arbeit darf nach der Beschäftigungsverord-
nung nur für einen bestimmten Höchstzeitraum
erteilt werden,

Q nach & 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes we-
gen eines Krieges in seinem Heimatland oder
nach den 88 23a, 24, 25 Absatz 3 bis 5 des Auf-
enthaltsgesetzes erteilt

oder
3. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufent-

haltserlaubnis besitzt und
a) sich seitmindestensdrei Jahren rechtmäßig,ge-

stattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhält
und

b) im Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist, lau-
fende Geldleistungen nach dem Dritten Buch
Sozialgesetzbuch bezieht oder Elternzeit in An-
spruch nimmt.

8 63
Kinder

(1) Als Kinderwerdenberücksichtigt
1. Kinder im Sinne des 8 32 Absatz 1,
2. vom Berechtigten in seinen Haushalt aufgenom-

mene Kinder seines Ehegatten,
3. vom Berechtigten in seinen Haushalt aufgenom-

mene Enkel.
28 32 Absatz 3 bis 5 gilt entsprechend.3Kinder,die
weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufent-
halt im Inland, in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder in einem Staat, auf den das Abkommen
über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung
findet, haben, werden nicht berücksichtigt, es sei denn,
sie leben im Haushalt eines Berechtigten im Sinne des
& 62 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a. “Kinder im
Sinnevon $ 2 Absatz4 Satz 2 des Bundeskindergeld-
gesetzes werden nicht berücksichtigt.

(2) Die Bundesregierungwird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, zu bestimmen, dass einem Berechtig-
ten, der im Inland erwerbstätig ist oder sonst seine
hauptsächlichen Einkünfte erzielt, für seine in Absatz 1
Satz 3 erster Halbsatz bezeichneten Kinder Kindergeld
ganz oder teilweise zu leisten ist, soweit dies mit Rück-
sicht auf die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten
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für Kinder in deren Wohnsitzstaat und auf die dort
gewährten dem Kindergeld vergleichbaren Leistungen
geboten ist.

864
Zusammentreffen mehrerer Ansprüche

(1) Fürjedes Kindwird nureinemBerechtigtenKin-
dergeld gezahlt.

(2) "Bei mehrerenBerechtigtenwirddas Kindergeld
demjenigen gezahlt, der das Kind in seinen Haushalt
aufgenommen hat. ?2Istein Kind in den gemeinsamen
Haushalt von Eltern, einem Elternteil und dessen Ehe-
gatten, Pflegeeltern oder Großeltern aufgenommen
worden, so bestimmen diese untereinander den Be-
rechtigten. 3Wird eine Bestimmung nicht getroffen, so
bestimmt das Vormundschaftsgericht auf Antrag den
Berechtigten. *Den Antrag kann stellen, wer ein berech-
tigtes Interesse an der Zahlung des Kindergeldes
hat. °Lebt ein Kind im gemeinsamen Haushalt von EI-
tern und Großeltern, so wird das Kindergeld vorrangig
einem Elternteil gezahlt; es wird an einen Großelternteil
gezahlt, wenn der Elternteil gegenüber der zuständigen
Stelle auf seinen Vorrang schriftlich verzichtet hat.

(3) 'Ist das KindnichtindenHaushalteinesBerech-
tigten aufgenommen, so erhält das Kindergeld derjeni-
ge, der dem Kind eine Unterhaltsrente zahlt. ?Zahlen
mehrere Berechtigte dem Kind Unterhaltsrenten, so er-
hält das Kindergeld derjenige, der dem Kind die
höchste Unterhaltsrente zahlt. ®Werdengleich hohe
Unterhaltsrenten gezahlt oder zahlt keiner der Berech-
tigten dem Kind Unterhalt, so bestimmen die Berech-
tigten untereinander, wer das Kindergeld erhalten
soll. *Wird eine Bestimmung nicht getroffen, so gilt Ab-
satz 2 Satz 3 und 4 entsprechend.

865
Andere Leistungen für Kinder

(1) '!Kindergeldwird nicht für ein Kind gezahlt,für
das eine der folgenden Leistungen zu zahlen ist oder
bei entsprechender Antragstellung zu zahlen wäre:
1. Kinderzulagen aus der gesetzlichen Unfallversiche-

rung oder Kinderzuschüsse aus den gesetzlichen
Rentenversicherungen,

2. Leistungen für Kinder, die im Ausland gewährt wer-
den und dem Kindergeld oder einer der unter Num-
mer 1 genannten Leistungen vergleichbar sind,

3. Leistungen für Kinder, die von einer zwischen- oder
überstaatlichen Einrichtung gewährt werden und
dem Kindergeld vergleichbar sind.

?Soweit es für die Anwendung von Vorschriften dieses
Gesetzes auf den Erhalt von Kindergeld ankommt, ste-
hen die Leistungen nach Satz 1 dem Kindergeld
gleich. %Stehtein Berechtigter in einem Versicherungs-
pflichtverhältnis zur Bundesagentur für Arbeit nach 8 24
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch oder ist er versi-
cherungsfrei nach & 28 Nummer 1 des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch oder steht er im Inland in einem öf-
fentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnis, so
wird sein Anspruch auf Kindergeld für ein Kind nicht
nach Satz 1 Nummer 3 mit Rücksicht darauf ausge-
schlossen, dass sein Ehegatte als Beamter, Ruhe-
standsbeamter oder sonstiger Bediensteter der Euro-
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päischen Gemeinschaften für das Kind Anspruch auf
Kinderzulage hat.
(2) Ist indenFällendesAbsatzes1Satz 1Nummer1

der Bruttobetrag der anderen Leistung niedriger als das
Kindergeld nach 8 66, wird Kindergeld in Höhe des Un-
terschiedsbetrags gezahlt, wenn er mindestens 5 Euro
beträgt.

866
Höhe des Kindergeldes, Zahlungszeitraum

(1) 'Das Kindergeldbeträgtmonatlichfür ersteund
zweite Kinder jeweils 164 Euro, für dritte Kinder
170 Euro und für das vierte und jedes weitere Kind je-
weils 195 Euro. 2Darüber hinaus wird für jedes Kind, für
das im Kalenderjahr 2009 mindestens für einen Kalen-
dermonat ein Anspruch auf Kindergeld besteht, für das
Kalenderjahr 2009 ein Einmalbetrag in Höhe von
100 Euro gezahlt.
(2) Das Kindergeldwird monatlichvom Beginndes

Monats an gezahlt, in dem die Anspruchsvoraussetzun-
gen erfüllt sind, bis zum Ende des Monats, in dem die
Anspruchsvoraussetzungen wegfallen.

867
Antrag

1Das Kindergeld ist bei der zuständigen Familien-
kasse schriftlich zu beantragen. ?2DenAntrag kann au-
Ber dem Berechtigten auch stellen, wer ein berechtigtes
Interesse an der Leistung des Kindergeldes hat.

868
Besondere Mitwirkungspflichten

(1) 'Wer Kindergeldbeantragtoder erhält,hat Än-
derungen in den Verhältnissen, die für die Leistung er-
heblich sind oder über die im Zusammenhang mit der
Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unver-
züglich der zuständigen Familienkasse mitzuteilen. ?Ein
Kind, das das 18. Lebensjahr vollendet hat, ist auf
Verlangen der Familienkasse verpflichtet, an der Aufklä-
rung des für die Kindergeldzahlung maßgebenden
Sachverhalts mitzuwirken; & 101 der Abgabenordnung
findet insoweit keine Anwendung.

(2) (weggefallen)
(3)Auf Antragdes Berechtigtenerteiltdie das Kin-

dergeld auszahlende Stelle eine Bescheinigung über
das für das Kalenderjahr ausgezahlte Kindergeld.

(4) DieFamilienkassendürfendendieBezügeimöf-
fentlichen Dienst anweisenden Stellen Auskunft über
den für die jeweilige Kindergeldzahlung maßgebenden
Sachverhalterteilen.

869
Überprüfungdes

Fortbestehens von Anspruchs-
voraussetzungen durch Meldedaten-Übermittlung
Die Meldebehörden übermitteln in regelmäßigen Ab-

ständen den Familienkassen nach Maßgabe einer auf
Grunddes $ 20 Absatz 1 des Melderechtsrahmenge-
setzes zu erlassenden Rechtsverordnung die in & 18
Absatz 1 des Melderechtsrahmengesetzes genannten
Daten aller Einwohner, zu deren Person im Melderegis-
ter Daten von minderjährigen Kindern gespeichert sind,

und dieser Kinder, soweit die Daten nach ihrer Art für
die Prüfung der Rechtmäßigkeit des Bezuges von Kin-
dergeld geeignet sind.

8 70
Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes

(1)DasKindergeldnach8 62wirdvondenFamilien-
kassen durch Bescheid festgesetzt und ausgezahlt.
(2) Soweit in den Verhältnissen,die für den An-

spruch auf Kindergeld erheblich sind, Änderungen
eintreten, ist die Festsetzung des Kindergeldes mit
Wirkung vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse
aufzuheben oder zu ändern. ?2Istdie Änderung einer
Kindergeldfestsetzung nur wegen einer Anhebung der
in 8 66 Absatz 1 genannten Kindergeldbeträge erforder-
lich, kann von der Erteilung eines schriftlichen Ände-
rungsbescheides abgesehen werden.
(3) '!MaterielleFehlerder letztenFestsetzungkön-

nen durch Neufestsetzung oder durch Aufhebung der
Festsetzung beseitigt werden. ?2Neufestgesetzt oder
aufgehoben wird mit Wirkung ab dem auf die Bekannt-
gabe der Neufestsetzung oder der Aufhebung der Fest-
setzung folgenden Monat. 3Bei der Neufestsetzung
oder Aufhebung der Festsetzung nach Satz 1 ist
& 176 der Abgabenordnung entsprechend anzuwen-
den; dies gilt nicht für Monate, die nach der Verkün-
dung der maßgeblichen Entscheidung eines obersten
Gerichtshofes des Bundes beginnen.

(4) Eine Kindergeldfestsetzung ist aufzuheben oder
zu ändern, wenn nachträglich bekannt wird, dass die
Einkünfte und Bezüge des Kindes den Grenzbetrag
nach $ 32 Absatz 4 über- oder unterschreiten.

&71
(weggefallen)

872
Festsetzung und

Zahlung des Kindergeldes
an Angehörige des öffentlichen Dienstes

(1) !Steht Personen, die
1. in einem öÖffentlich-rechtlichenDienst-, Amts- oder

Ausbildungsverhältnis stehen, mit Ausnahme der
Ehrenbeamten, oder

2. Versorgungsbezüge nach beamten- oder soldaten-
rechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen erhalten
oder

3. Arbeitnehmer des Bundes, eines Landes, einer Ge-
meinde, eines Gemeindeverbandes oder einer sons-
tigen Körperschaft, einer Anstalt oder einer Stiftung
des öffentlichen Rechts sind, einschließlich der zu
ihrer Berufsausbildung Beschäftigten,

Kindergeld nach Maßgabe dieses Gesetzes zu, wird es
von den Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des
öffentlichen Rechts festgesetzt und ausgezahlt. 2Die
genannten juristischen Personen sind insoweit Famili-
enkasse.

(2) Der DeutschenPost AG, der DeutschenPost-
bank AG und der DeutschenTelekomAG obliegtdie
Durchführung dieses Gesetzes für ihre jeweiligen Be-
amten und Versorgungsempfänger in Anwendung des
Absatzes 1.



(3)Absatz 1 giltnichtfür Personen,die ihreBezüge
oder Arbeitsentgelt
1. von einem Dienstherrn oder Arbeitgeber im Bereich

der Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts
oder

2. von einem Spitzenverband der Freien Wohlfahrts-
pflege, einem diesem unmittelbar oder mittelbar an-
geschlossenen Mitgliedsverband oder einer einem
solchen Verband angeschlossenen Einrichtung oder
Anstalt

erhalten.
(4) DieAbsätze 1 und 2 geltennichtfür Personen,

die voraussichtlich nicht länger als sechs Monate in
den Kreis der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und
Absatz 2 Bezeichneten eintreten.

(5)ObliegtmehrerenRechtsträgerndieZahlungvon
BezügenoderArbeitsentgelt(Absatz1 Satz 1)gegen-
über einem Berechtigten, so ist für die Durchführung
dieses Gesetzes zuständig:
1. bei Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit

anderen Bezügen oder Arbeitsentgelt der Rechtsträ-
ger, dem die Zahlung der anderen Bezüge oder des
Arbeitsentgelts obliegt;

2. bei Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge
der Rechtsträger, dem die Zahlung der neuen Ver-
sorgungsbezüge im Sinne der beamtenrechtlichen
Ruhensvorschriften obliegt;

3. bei Zusammentreffen von Arbeitsentgelt (Absatz 1
Satz 1 Nummer3) mit Bezügenaus einemder in
Absatz 1 Satz 1 Nummer1 bezeichneten Rechtsver-
hältnisse der Rechtsträger, dem die Zahlung dieser
Bezüge obliegt;

4. bei Zusammentreffen mehrerer Arbeitsentgelte (Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer3) der Rechtsträger,demdie
Zahlung des höheren Arbeitsentgelts obliegt oder
- falls die Arbeitsentgelte gleich hoch sind - der
Rechtsträger, zu dem das zuerst begründete Ar-
beitsverhältnis besteht.
(6) 'ScheideteinBerechtigterimLaufeeinesMonats

aus dem Kreis der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3
Bezeichneten aus oder tritt er im Laufe eines Monats in
diesen Kreis ein, so wird das Kindergeld für diesen Mo-
nat von der Stelle gezahlt, die bis zum Ausscheiden
oder Eintritt des Berechtigten zuständig war. Dies gilt
nicht, soweit die Zahlung von Kindergeld für ein Kind in
Betracht kommt, das erst nach dem Ausscheiden oder
Eintritt bei dem Berechtigten nach 8 63 zu berücksich-
tigenist.®IstineinemFalldesSatzes1das Kindergeld
bereits für einen folgenden Monat gezahlt worden, so
muss der für diesen Monat Berechtigte die Zahlung ge-
gen sich gelten lassen.

(7) !In den Abrechnungender Bezügeund des Ar-
beitsentgelts ist das Kindergeld gesondert auszuwei-
sen, wenn es zusammen mit den Bezügen oder dem
Arbeitsentgelt ausgezahlt wird. 2Der Rechtsträger hat
die Summe des von ihm für alle Berechtigten ausge-
zahlten Kindergeldes dem Betrag, den er insgesamt
an Lohnsteuer einzubehalten hat, zu entnehmen und
bei der nächsten Lohnsteuer-Anmeldung gesondert ab-
zusetzen. 3Übersteigt das insgesamt ausgezahlte Kin-
dergeld den Betrag, der insgesamt an Lohnsteuer ab-
zuführen ist, so wird der übersteigende Betrag dem
Rechtsträger auf Antrag von dem Finanzamt, an das
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die Lohnsteuer abzuführen ist, aus den Einnahmen der
Lohnsteuer ersetzt.
(8) 'Abweichendvon Absatz 1 Satz 1 werdenKin-

dergeldansprüche auf Grund über- oder zwischenstaat-
licher Rechtsvorschriften durch die Familienkassen der
Bundesagentur für Arbeit festgesetzt und ausge-
zahlt. 2Dies gilt auch für Fälle, in denen Kindergeldan-
sprüche sowohl nach Maßgabe dieses Gesetzes als
auch auf Grund über- oder zwischenstaatlicher Rechts-
vorschriften bestehen.

8 73
(weggefallen)

874
Zahlung des Kindergeldes in Sonderfällen

(1) 'Das für ein Kind festgesetzteKindergeldnach
& 66 Absatz 1 kann an das Kind ausgezahlt werden,
wenn der Kindergeldberechtigte ihm gegenüber seiner
gesetzlichen Unterhaltspflicht nicht nachkommt. ?Kin-
dergeld kann an Kinder, die bei der Festsetzung des
Kindergeldes berücksichtigt werden, bis zur Höhe des
Betrags, der sich bei entsprechender Anwendung des
& 76 ergibt,ausgezahltwerden.3Diesgilt auch,wenn
der Kindergeldberechtigte mangels Leistungsfähigkeit
nicht unterhaltspflichtig ist oder nur Unterhalt in Höhe
eines Betrags zu leisten braucht, der geringer ist als
das für die Auszahlung in Betracht kommende Kinder-
geld. “Die Auszahlung kann auch an die Person oder
Stelle erfolgen, die dem Kind Unterhalt gewährt.

(2) Für ErstattungsansprüchederTrägervon Sozial-
leistungen gegen die Familienkasse gelten die 88 102
bis 109 und 111 bis 113 des Zehnten Buches Sozialge-
setzbuch entsprechend.

875
Aufrechnung

(1)MitAnsprüchenauf Rückzahlungvon Kindergeld
kann die Familienkasse gegen Ansprüche auf laufendes
Kindergeld bis zu deren Hälfte aufrechnen, wenn der
Leistungsberechtigte nicht nachweist, dass er dadurch
hilfebedürftig im Sinne der Vorschriften des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch über die Hilfe zum Lebens-
unterhalt oder im Sinne der Vorschriften des Zweiten
Buches Sozialgesetzbuch über die Leistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhalts wird.

(2)Absatz 1 gilt für die Aufrechnungeines An-
spruchs auf Erstattung von Kindergeld gegen einen
späteren Kindergeldanspruch eines mit dem Erstat-
tungspflichtigen in Haushaltsgemeinschaft lebenden
Berechtigten entsprechend, soweit es sich um laufen-
des Kindergeld für ein Kind handelt, das bei beiden be-
rücksichtigt werden kann oder konnte.

8 76
Pfändung

1Der Anspruch auf Kindergeld kann nur wegen ge-
setzlicher Unterhaltsansprüche eines Kindes, das bei
der Festsetzung des Kindergeldes berücksichtigt wird,
gepfändet werden. 2Für die Höhe des pfändbaren Be-
trags gilt:
1. 'Gehört das unterhaltsberechtigte Kind zum Kreis

der Kinder, für die dem Leistungsberechtigten Kin-
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dergeld gezahlt wird, so ist eine Pfändung bis zu
dem Betrag möglich, der bei gleichmäßiger Vertei-
lung des Kindergeldes auf jedes dieser Kinder ent-
fällt. 2lst das Kindergeld durch die Berücksichtigung
eines weiteren Kindes erhöht, für das einer dritten
Person Kindergeld oder dieser oder dem Leistungs-
berechtigten eine andere Geldleistung für Kinder zu-
steht, so bleibt der Erhöhungsbetrag bei der Bestim-
mung des pfändbaren Betrags des Kindergeldes
nach Satz 1 außer Betracht;

2. der Erhöhungsbetrag nach Nummer 1 Satz 2 ist zu-
gunsten jedes bei der Festsetzung des Kindergeldes
berücksichtigten unterhaltsberechtigten Kindes zu
dem Anteil pfändbar, der sich bei gleichmäßiger Ver-
teilung auf alle Kinder, die bei der Festsetzung des
Kindergeldes zugunsten des Leistungsberechtigten
berücksichtigt werden, ergibt.

8 76a!)
Kontenpfändung und Pfändung von Bargeld

(1) !WirdKindergeldaufdas Kontodes Berechtigten
oder in den Fällen des $ 74 Absatz 1 Satz 1 bis 3 bzw.
& 76 auf das Konto des Kindes bei einem Geldinstitut
überwiesen, ist die Forderung, die durch die Gutschrift
entsteht, für die Dauer von sieben Tagen seit der Gut-
schrift der Überweisung unpfändbar. 2Eine Pfändung
des Guthabens gilt als mit der Maßgabe ausgespro-
chen, dass sie das Guthaben in Höhe der in Satz 1 be-
zeichneten Forderung während der sieben Tage nicht
erfasst.

(2) 'Das GeldinstitutistdemSchuldnerinnerhalbder
sieben Tage zur Leistung aus dem nach Absatz 1 Satz 2
von der Pfändung nicht erfassten Guthaben nur soweit
verpflichtet, als der Schuldner nachweist oder als dem

') 8 76a gilt gemäß Artikel 5 in Verbindung mit Artikel 10 Absatz 1 des
Gesetzes vom 7. Juli 2009 (BGBi. | S. 1707) ab 1. Juli 2010 in fol-
gender Fassung:

„S76a
Kontenpfändung und Pfändung von Bargeld

(1) "Wird Kindergeld auf das Konto des Berechtigten oder in den
Fällen des $ 74 Absatz 1 Satz 1 bis 3 bzw. $ 76 auf das Konto des
Kindes bei einem Kreditinstitut überwiesen, ist die Forderung, die
durch die Gutschrift entsteht, für die Dauer von 14 Tagen seit der
Gutschrift der Überweisung unpfändbar. ?Eine Pfändung des Gutha-
bens gilt als mit der Maßgabe ausgesprochen, dass sie das Gutha-
ben in Höhe der in Satz 1 bezeichneten Forderung während der
14 Tage nicht erfasst.
(2) "Das Kreditinstitut ist dem Schuldner innerhalb der 14 Tage zur

Leistung aus dem nach Absatz 1 Satz 2 von der Pfändung nicht er-
fassten Guthaben nur soweit verpflichtet, als der Schuldner nach-
weist oder als dem Kreditinstitut sonst bekannt ist, dass das Gutha-
ben von der Pfändung nicht erfasst ist. ?Soweit das Kreditinstitut
hiernach geleistet hat, gilt Absatz 1 Satz 2 nicht.
(3) "Eine Leistung, die das Kreditinstitut innerhalb der 14 Tage aus

dem nach Absatz 1 Satz 2 von der Pfändung nicht erfassten Gutha-
ben an den Gläubiger bewirkt, ist dem Schuldner gegenüber unwirk-
sam. ?Das gilt auch für eine Hinterlegung.
(4) Bei Empfängern laufender Kindergeldleistungen sind die in Ab-

satz 1 genannten Forderungen nach Ablauf von 14 Tagen seit der
Gutschrift sowie Bargeld insoweit nicht der Pfändung unterworfen,
als ihr Betrag dem unpfändbaren Teil der Leistungen für die Zeit
von der Pfändung bis zum nächsten Zahlungstermin entspricht.
(5) "Pfändungsschutz für Kontoguthaben besteht nach dieser Vor-

schrift nicht, wenn der Schuldner ein Pfändungsschutzkonto im
Sinne von $ 850k Absatz 7 der Zivilprozessordnung führt. ?Hat das
Kreditinstitut keine Kenntnis von dem Bestehen eines Pfändungs-
schutzkontos, leistet es nach den Absätzen 1 bis 4 mit befreiender
Wirkung an den Schuldner. ®Gegenüber dem Gläubiger ist das Kre-
ditinstitut zur Leistung nur verpflichtet, wenn ihm das Bestehen des
Pfändungsschutzkontos nachgewiesen ist.“

Geldinstitut sonst bekannt ist, dass das Guthaben von
der Pfändungnichterfasstist.2Soweitdas Geldinstitut
hiernach geleistet hat, gilt Absatz 1 Satz 2 nicht.

(3) "EineLeistung,diedas Geldinstitutinnerhalbder
sieben Tage aus dem nach Absatz 1 Satz 2 von der
PfändungnichterfasstenGuthabenan den Gläubiger
bewirkt, ist dem Schuldner gegenüber unwirksam. ?Das
gilt auch für eine Hinterlegung.

(4) Bei Empfängern laufender Kindergeldleistungen
sind die in Absatz 1 genannten Forderungen nach Ab-
lauf von sieben Tagen seit der Gutschrift sowie Bargeld
insoweit nicht der Pfändung unterworfen, als ihr Betrag
dem unpfändbaren Teil der Leistungen für die Zeit von
der Pfändung bis zum nächsten Zahlungstermin ent-
spricht.

877

Erstattung von Kosten im Vorverfahren

(1) 1Soweitder Einspruchgegendie Kindergeldfest-
setzung erfolgreich ist, hat die Familienkasse demjeni-
gen, der den Einspruch erhoben hat, die zur zweckent-
sprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidi-
gung notwendigen Aufwendungen zu erstatten. ?Dies
gilt auch, wenn der Einspruch nur deshalb keinen Erfolg
hat, weil die Verletzung einer Verfahrens- oder Formvor-
schrift nach & 126 der Abgabenordnung unbeachtlich
ist. 3Aufwendungen, die durch das Verschulden eines
Erstattungsberechtigten entstanden sind, hat dieser
selbst zu tragen; das Verschulden eines Vertreters ist
dem Vertretenen zuzurechnen.

(2) Die Gebührenund Auslageneines Bevollmäch-
tigten oder Beistandes, der nach den Vorschriften des
Steuerberatungsgesetzes zur geschäftsmäßigen Hilfe-
leistung in Steuersachen befugt ist, sind erstattungsfä-
hig, wenn dessen Zuziehung notwendig war.

(3) "Die Familienkassesetzt auf Antragden Betrag
der zu erstattenden Aufwendungen fest. ?2DieKosten-
entscheidung bestimmt auch, ob die Zuziehung eines
Bevollmächtigten oder Beistandes im Sinne des Absat-
zes 2 notwendig war.

878

Übergangsregelungen
(1)bis (4)(weggefallen)

(5) !Abweichendvon & 64 Absatz 2 und 3 steht
Berechtigten, die für Dezember 1990 für ihre Kinder
Kindergeld in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiet bezogen haben, das Kindergeld für
diese Kinder auch für die folgende Zeit zu, solange sie
ihrenWohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in diesem
Gebiet beibehalten und die Kinder die Voraussetzungen
ihrerBerücksichtigung weiterhin erfüllen. ?8 64 Absatz 2
und 3 ist insoweit erst für die Zeit vom Beginn des Mo-
nats an anzuwenden, in dem ein hierauf gerichteter An-
trag bei der zuständigen Stelle eingegangen ist; der
hiernach Berechtigte muss die nach Satz 1 geleisteten
Zahlungen gegen sich gelten lassen.



XI. Altersvorsorgezulage

8 79
Zulageberechtigte

!Nach & 10a Absatz 1 begünstigte unbeschränkt
steuerpflichtige Personen haben Anspruch auf eine
Altersvorsorgezulage (Zulage). ?2Liegenbei Ehegatten
die Voraussetzungen des & 26 Absatz 1 vor und ist
nur ein Ehegatte nach Satz 1 begünstigt, so ist auch
der andere Ehegatte zulageberechtigt, wenn ein auf
seinen Namen lautender Altersvorsorgevertrag besteht.

8 80
Anbieter

Anbieter im Sinne dieses Gesetzes sind Anbieter von
Altersvorsorgeverträgengemäß8&1 Absatz 2 des Al-
tersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes sowie die
in 8 82 Absatz 2 genannten Versorgungseinrichtungen.

8 81
Zentrale Stelle

Zentrale Stelle im Sinne dieses Gesetzes ist die
Deutsche Rentenversicherung Bund.

88la
ZuständigeStelle

!Zuständige Stelle ist bei einem
1. Empfänger von Besoldung nach dem Bundesbesol-

dungsgesetz oder einem Landesbesoldungsgesetz
die die Besoldung anordnende Stelle,

2. Empfängervon Amtsbezügenim Sinne des $ 10a
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 die die Amtsbezüge an-
ordnende Stelle,

3. versicherungsfrei Beschäftigten sowie bei einem von
der Versicherungspflicht befreiten Beschäftigten im
Sinne des $ 10a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der die
Versorgung gewährleistende Arbeitgeber der renten-
versicherungsfreien Beschäftigung,

4. Beamten, Richter, Berufssoldaten und Soldaten auf
Zeit im Sinne des & 10a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4
der zur Zahlung des Arbeitsentgelts verpflichtete Ar-
beitgeber und

5. Empfänger einer Versorgung im Sinne des $ 10a Ab-
satz 1 Satz 4 die die Versorgung anordnende Stelle.

Für die in$ 10aAbsatz1Satz 1 Nummer5 genannten
SteuerpflichtigengiltSatz 1 entsprechend.

882
Altersvorsorgebeiträge

(1) "GeförderteAltersvorsorgebeiträgesind im Rah-
mender in$ 10agenanntenGrenzen
1. Beiträge,
2. Tilgungsleistungen,
die der Zulageberechtigte($ 79) zugunsteneines auf
seinen Namen lautenden Vertrags leistet, der nach $ 5
des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zer-
tifiziert ist (Altersvorsorgevertrag). ?Die Zertifizierung ist
GrundlagenbescheidimSinnedes $ 171Absatz10der
Abgabenordnung. 3Als Tilgungsleistungen gelten auch
Beiträge, die zugunsten eines Altersvorsorgevertrags
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im Sinne des $ 1 Absatz 1a Satz 1 Nummer 3 des Al-
tersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes erbracht
wurden und die zur Tilgung eines im Rahmen des
Altersvorsorgevertrags abgeschlossenen Darlehens
abgetreten wurden. “Im Fall der Übertragung von ge-
fördertem Altersvorsorgevermögen nach $ 1 Absatz 1
Satz 1 Nummer 10 Buchstabe b des Altersvorsorge-
verträge-Zertifizierungsgesetzes in einen Altersvor-
sorgevertragimSinnedes & 1Absatz 1aSatz 1 Num-
mer 3 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgeset-
zes gelten die Beiträge nach Satz 1 Nummer 1 ab dem
Zeitpunkt der Übertragung als Tilgungsleistungen nach
Satz 3; eine erneute Förderung nach $ 10a oder Ab-
schnitt XI erfolgt insoweit nicht. >Tilgungsleistungen
nach den Sätzen 1 und 3 werden nur berücksichtigt,
wenn das zugrunde liegende Darlehen für eine nach
dem 31. Dezember 2007 vorgenommene wohnungs-
wirtschaftlicheVerwendungim Sinne des & 92a Ab-
satz 1 Satz 1 eingesetzt wurde.

(2) 'Zu denAltersvorsorgebeiträgengehörenauch
a) die aus dem individuell versteuerten Arbeitslohn des

Arbeitnehmers geleisteten Beiträge an einen Pen-
sionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direkt-
versicherung zum Aufbau einer kapitalgedeckten
betrieblichen Altersversorgung und

I Beiträge des Arbeitnehmers und des ausgeschiede-
nen Arbeitnehmers, die dieser im Fall der zunächst
durch Entgeltumwandlung (8 1a des Betriebsrenten-
gesetzes) finanzierten und nach 8 3 Nummer 63 oder
& 10a und diesem Abschnitt geförderten kapitalge-
deckten betrieblichen Altersversorgung nach Maß-
gabe des $ 1a Absatz 4 und $ 1b Absatz 5 Satz 1
Nummer 2 des Betriebsrentengesetzes selbst er-
bringt,

wenn eine Auszahlung der zugesagten Altersversor-
gungsleistung in Form einer Rente oder eines Auszah-
lungsplans($1Absatz 1 Satz 1 Nummer4 des Alters-
vorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes) vorgesehen
ist. 2Die 88 3 und 4 des Betriebsrentengesetzes stehen
dem vorbehaltlich des $ 93 nicht entgegen.

(3) Zu den Altersvorsorgebeiträgen gehören auch die
Beitragsanteile, die zur Absicherung der verminderten
Erwerbsfähigkeit des Zulageberechtigten und zur Hin-
terbliebenenversorgung verwendet werden, wenn in der
Leistungsphase die Auszahlung in Form einer Rente er-
folgt.

(4) Nichtzu denAltersvorsorgebeiträgenzählen
1. Aufwendungen, die vermögenswirksame Leistungen

nach dem Fünften Vermögensbildungsgesetz in der
Fassung der Bekanntmachung vom 4. März 1994
(BGBl. I S. 406),zuletztgeändertdurchArtikel 19
des Gesetzes vom 29. Dezember2003 (BGBl.I
S. 3076),in der jeweilsgeltendenFassungdarstel-
len,

2. prämienbegünstigte Aufwendungen nach dem
Wohnungsbau-Prämiengesetz in der Fassung der
Bekanntmachungvom 30. Oktober 1997 (BGBl. |
S. 2678),zuletztgeändertdurchArtikel5 desGeset-
zesvom29.Juli 2008(BGBl.|S. 1509),inderjeweils
geltenden Fassung,

3. Aufwendungen, die im Rahmen des $ 10 als Sonder-
ausgaben geltend gemacht werden, oder
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4. Zahlungennach& 92aAbsatz 2 Satz 4 Nummer1
undAbsatz3 Satz 9 Nummer2.

8 83
Altersvorsorgezulage

In Abhängigkeit von den geleisteten Altersvorsorge-
beiträgen wird eine Zulage gezahlt, die sich aus einer
Grundzulage($ 84) und einerKinderzulage($ 85) zu-
sammensetzt.

8 84
Grundzulage

!Jeder Zulageberechtigte erhält eine Grundzulage;
diese beträgt jährlich 154 Euro. ?2FürZulageberechtigte
nach $&79 Satz 1, die zu Beginndes Beitragsjahres
($88)das 25. Lebensjahrnoch nichtvollendethaben,
erhöhtsich die GrundzulagenachSatz 1 umeinmalig
200 Euro.3DieErhöhungnachSatz 2 ist für das erste
nach dem 31. Dezember 2007 beginnende Beitragsjahr
zu gewähren, für das eine Altersvorsorgezulage bean-
tragt wird.

885
Kinderzulage

(1) 'Die Kinderzulagebeträgtfür jedes Kind,für das
dem Zulageberechtigten Kindergeld ausgezahlt wird,
jährlich 185 Euro. ?2Fürein nach dem 31. Dezember
2007 geborenes Kind erhöht sich die Kinderzulage
nachSatz 1 auf 300 Euro. 3DerAnspruchauf Kinder-
zulage entfällt für den Veranlagungszeitraum, für den
das Kindergeld insgesamt zurückgefordert wird. *Erhal-
ten mehrere Zulageberechtigte für dasselbe Kind Kin-
dergeld, steht die Kinderzulage demjenigen zu, dem für
den erstenAnspruchszeitraum($66 Absatz 2) im Ka-
lenderjahr Kindergeld ausgezahlt worden ist.
(2) "Bei Eltern,die die Voraussetzungendes $ 26

Absatz 1 erfüllen, wird die Kinderzulage der Mutter
zugeordnet, auf Antrag beider Eltern dem Vater. ?Der
Antrag kann für ein abgelaufenes Beitragsjahr nicht
zurückgenommen werden.

8 86
Mindesteigenbeitrag

(1) !DieZulagenachden8884 und85wirdgekürzt,
wenn der Zulageberechtigte nicht den Mindesteigen-
beitrag leistet. ?2Dieserbeträgt jährlich 4 Prozent der
Summe der in dem dem Kalenderjahr vorangegange-
nen Kalenderjahr
1. erzielten beitragspflichtigen Einnahmen im Sinne

des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch,
2. bezogenen Besoldung und Amtsbezüge,
3. in den Fällen des $ 10a Absatz 1 Satz 1 Nummer 3

und Nummer 4 erzielten Einnahmen, die beitrags-
pflichtig wären, wenn die Versicherungsfreiheit in
der gesetzlichen Rentenversicherung nicht bestehen
würde und

4. bezogenen Rente wegen voller Erwerbsminderung
oder Erwerbsunfähigkeit oder bezogenen Versor-
gungsbezüge wegen Dienstunfähigkeit in den Fällen
des 8 10a Absatz 1 Satz 4,

jedoch nicht mehr als die in $ 10a Absatz 1 Satz 1 ge-
nannten Beträge, vermindert um die Zulage nach den

88 84 und85; gehörtder EhegattezumPersonenkreis
nach & 79 Satz 2, berechnet sich der Mindesteigenbei-
tragdes nach$ 79 Satz 1 BegünstigtenunterBerück-
sichtigung der den Ehegatten insgesamt zustehenden
Zulagen. 3Auslandsbezogene Bestandteile nach den
88 52 ff. des Bundesbesoldungsgesetzes oder entspre-
chender Regelungen eines Landesbesoldungsgesetzes
bleiben unberücksichtigt. *Als Sockelbetrag sind ab
dem Jahr 2005 jährlich 60 Euro zu leisten. °Ist der So-
ckelbetrag höher als der Mindesteigenbeitrag nach
Satz 2, so ist der Sockelbetrag als Mindesteigenbeitrag
zu leisten. $Die Kürzung der Zulage ermittelt sich nach
dem Verhältnis der Altersvorsorgebeiträge zum Min-
desteigenbeitrag.

(2) 'Ein nach8 79Satz 2 begünstigterEhegattehat
Anspruch auf eine ungekürzte Zulage, wenn der zum
begünstigtenPersonenkreisnach $ 79 Satz 1 gehö-
rende Ehegatte seinen geförderten Mindesteigenbei-
trag unter Berücksichtigung der den Ehegatten ins-
gesamt zustehenden Zulagen erbracht hat. ?Werden
bei einer in der gesetzlichen Rentenversicherung
pflichtversicherten Person beitragspflichtige Einnah-
men zu Grunde gelegt, die höher sind als das tatsäch-
lich erzielte Entgelt, die Entgeltersatzleistung oder der
nach $ 19 des ZweitenBuches Sozialgesetzbuchals
Arbeitslosengeld Il ausgezahlte Betrag, ist das tatsäch-
lich erzielte Entgelt, der Zahlbetrag der Entgeltersatz-
leistung oder der nach & 19 des Zweiten Buches
Sozialgesetzbuch als Arbeitslosengeld II ausgezahlte
Betrag für die Berechnung des Mindesteigenbeitrags
zu berücksichtigen. %Satz2 gilt auch in den Fällen, in
denen im vorangegangenen Jahr keine der in Absatz 1
Satz 2 genannten Beträge bezogen wurden.

(3) 'Für Versicherungspflichtigenach dem Gesetz
über die Alterssicherung der Landwirte ist Absatz 1
mit der Maßgabe anzuwenden, dass auch die Einkünfte
aus Land- und Forstwirtschaft im Sinne des & 13 des
zweiten dem Beitragsjahr vorangegangenen Veranla-
gungszeitraums als beitragspflichtige Einnahmen des
vorangegangenen Kalenderjahres gelten. ?Negative
EinkünfteimSinnedes Satzes1 bleibenunberücksich-
tigt, wenn weitere nach Absatz 1 oder Absatz 2 zu be-
rücksichtigende Einnahmen erzielt werden.
(4)WirdnachAblaufdes Beitragsjahresfestgestellt,

dass die Voraussetzungen für die Gewährung einer Kin-
derzulage nicht vorgelegen haben, ändert sich dadurch
die Berechnung des Mindesteigenbeitrags für dieses
Beitragsjahr nicht.

887
Zusammentreffen mehrerer Verträge

(1) 'Zahlt der nach $ 79 Satz 1 Zulageberechtigte
Altersvorsorgebeiträge zugunsten mehrerer Verträge,
so wird die Zulage nur für zwei dieser Verträge ge-
währt. 2Der insgesamt nach $ 86 zu leistende Mindest-
eigenbeitrag muss zugunsten dieser Verträge geleistet
worden sein. ?Die Zulage ist entsprechend dem Ver-
hältnis der auf diese Verträge geleisteten Beiträge zu
verteilen.

(2) '!Dernach $ 79 Satz 2 Zulageberechtigtekann
die Zulage für das jeweilige Beitragsjahr nicht auf
mehrere Altersvorsorgeverträge verteilen. ?2Es ist nur
der Altersvorsorgevertrag begünstigt, für den zuerst
die Zulage beantragt wird.



8 88
Entstehung des Anspruchs auf Zulage

Der Anspruch auf die Zulage entsteht mit Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die Altersvorsorgebeiträge ge-
leistetwordensind (Beitragsjahr).

8 89
Antrag

(1) 'Der Zulageberechtigtehat den Antragauf Zu-
lage nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck bis zum
Ablauf des zweiten Kalenderjahres, das auf das Bei-
tragsjahr(888)folgt,beidemAnbieterseinesVertrages
einzureichen. ?Hat der Zulageberechtigte im Beitrags-
jahr Altersvorsorgebeiträge für mehrere Verträge ge-
zahlt, so hat er mit dem Zulageantrag zu bestimmen,
auf welche Verträge die Zulage überwiesen werden
soll. $Beantragt der Zulageberechtigte die Zulage für
mehr als zwei Verträge, so wird die Zulage nur für die
zwei Verträge mit den höchsten Altersvorsorgebeiträ-
gen gewährt.*Sofern eine Zulagenummer($ 90 Ab-
satz 1 Satz 2)durchdie zentraleStelle($81)odereine
Versicherungsnummer nach & 147 des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuchfür den nach & 79 Satz 2 be-
rechtigten Ehegatten noch nicht vergeben ist, hat die-
ser über seinen Anbieter eine Zulagenummer bei der
zentralen Stelle zu beantragen. °®DerAntragsteller ist
verpflichtet, dem Anbieter unverzüglich eine Änderung
der Verhältnisse mitzuteilen, die zu einer Minderung
oder zum Wegfall des Zulageanspruchs führt.

(1a) 'Der Zulageberechtigtekannden Anbietersei-
nes Vertrages schriftlich bevollmächtigen, für ihn ab-
weichend von Absatz 1 die Zulage für jedes Beitrags-
jahr zu beantragen. ?Absatz 1 Satz 5 gilt mit Ausnahme
der Mitteilung geänderter beitragspflichtiger Einnah-
men entsprechend. 3Ein Widerruf der Vollmacht ist bis
zum Ablauf des Beitragsjahres, für das der Anbieter kei-
nen Antrag auf Zulage stellen soll, gegenüber dem An-
bieter zu erklären.
(2) "DerAnbieterist verpflichtet,

a) dieVertragsdaten,
b) dieVersicherungsnummernach$ 147desSechsten

Buches Sozialgesetzbuch, die Zulagenummer des
Zulageberechtigten und dessen Ehegatten oder ei-
nen Antrag auf Vergabe einer Zulagenummer eines
nach$ 79Satz 2 berechtigtenEhegatten,

c) die vom Zulageberechtigten mitgeteilten Angaben
zur Ermittlungdes Mindesteigenbeitrags(&86),

d) die für die Gewährungder Kinderzulageerforderli-
chen Daten,

e) die Höhe der geleisteten Altersvorsorgebeiträge und
f} das Vorliegen einer nach Absatz 1a erteilten Voll-

macht
als die für die Ermittlung und Überprüfung des Zulage-
anspruchs und Durchführung des Zulageverfahrens er-
forderlichen Daten zu erfassen. ?Er hat die Daten der
bei ihm im Laufe eines Kalendervierteljahres eingegan-
genen Anträge bis zum Ende des folgenden Monats
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch amt-
lich bestimmte Datenfernübertragung an die zentrale
Stelle zu übermitteln. $Dies gilt auch im Fall des Absat-
zes 1 Satz 5.
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(3) "Ist der AnbieternachAbsatz 1a Satz 1 bevoll-
mächtigt worden, hat er der zentralen Stelle die nach
Absatz 2 Satz 1 erforderlichen Angaben für jedes Ka-
lenderjahr bis zum Ablauf des auf das Beitragsjahr
folgenden Kalenderjahres zu übermitteln. 2Liegt die
Bevollmächtigung erst nach dem im Satz 1 genannten
Meldetermin vor, hat der Anbieter die Angaben bis zum
Ende des folgenden Kalendervierteljahres nach der Be-
vollmächtigung, spätestens jedoch bis zum Ablauf der
in Absatz 1 Satz 1 genannten Antragsfrist, zu übermit-
teln.3Absatz2 Satz 2 und3 giltsinngemäß.

8 90
Verfahren

(1) 'Die zentraleStelleermitteltaufGrunddervon ihr
erhobenen oder der ihr übermittelten Daten, ob und in
welcher Höhe ein Zulageanspruch besteht. 2Soweit der
zuständige Träger der Rentenversicherung keine Versi-
cherungsnummer vergeben hat, vergibt die zentrale
Stelle zur Erfüllung der ihr nach diesem Abschnitt zu-
gewiesenen Aufgaben eine Zulagenummer. 3Die zen-
traleStelleteilt im Fall einesAntragsnach & 10aAb-
satz 1a der zuständigen Stelle, im Fall eines Antrags
nach $ 89 Absatz 1 Satz 4 demAnbieterdie Zulage-
nummer mit; von dort wird sie an den Antragsteller
weitergeleitet.

(2) 'Die zentraleStelleveranlasstdieAuszahlungan
den Anbieter zugunsten der Zulageberechtigten durch
die zuständige Kasse. ?Ein gesonderter Zulagenbe-
scheid ergeht vorbehaltlich des Absatzes 4 nicht. 3Der
Anbieter hat die erhaltenen Zulagen unverzüglich den
begünstigten Verträgen gutzuschreiben. *Zulagen, die
nach Beginn der Auszahlungsphase für das Altersvor-
sorgevermögen von der zentralen Stelle an den Anbie-
ter überwiesen werden, können vom Anbieter an den
Anleger ausgezahlt werden. Besteht kein Zulagean-
spruch, so teilt die zentrale Stelle dies dem Anbieter
durchDatensatzmit.6DiezentraleStelleteiltdemAn-
bieter die Altersvorsorgebeiträge im Sinne des $ 82, auf
die $ 10a oder dieser Abschnitt angewendet wurde,
durch Datensatz mit.

(3) "Erkenntdie zentraleStelle nachträglich,dass
der Zulageanspruch ganz oder teilweise nicht besteht
oder weggefallen ist, so hat sie zu Unrecht gutgeschrie-
bene oder ausgezahlte Zulagen zurückzufordern und
dies dem Anbieter durch Datensatz mitzuteilen. ?Bei
bestehendem Vertragsverhältnis hat der Anbieter das
Konto zu belasten. 3Die ihm im Kalendervierteljahr mit-
geteilten Rückforderungsbeträge hat er bis zum zehn-
ten Tag des dem Kalenderivierteljahrfolgenden Monats
in einem Betrag bei der zentralen Stelle anzumelden
und an diese abzuführen. *Die Anmeldung nach Satz 3
ist nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzuge-
ben.Sie giltals SteueranmeldungimSinnederAbga-
benordnung.
(4) "EineFestsetzungderZulageerfolgtnurauf be-

sonderen Antrag des Zulageberechtigten. ?2DerAntrag
ist schriftlich innerhalb eines Jahres nach Erteilung der
Bescheinigung nach $ 92 durch den Anbieter vom An-
tragsteller an den Anbieter zu richten. 3DerAnbieter lei-
tet den Antrag der zentralen Stelle zur Festsetzung
zu. *Er hat dem Antrag eine Stellungnahme und die
zur Festsetzung erforderlichen Unterlagen beizufü-
gen. Die zentrale Stelle teilt die Festsetzung auch
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dem Anbieter mit. $|ImÜbrigen gilt Absatz 3 entspre-
chend.

891
Datenerhebung und Datenabgleich

(1) Für die Berechnungund Überprüfungder Zu-
lage sowie die Überprüfung des Vorliegens der Voraus-
setzungen des Sonderausgabenabzugs nach & 10a
übermitteln die Träger der gesetzlichen Rentenversi-
cherung, der Spitzenverband der landwirtschaftlichen
Sozialversicherung für die Träger der Alterssicherung
der Landwirte, die Bundesagentur für Arbeit, die Mel-
debehörden, die Familienkassen und die Finanzämter
der zentralen Stelle auf Anforderung die bei ihnen vor-
handenen Daten nach 8 89 Absatz 2 durch Datenfern-
übertragung; für Zwecke der Berechnung des Mindest-
eigenbeitrags für ein Beitragsjahr darf die zentrale
Stelle bei den Trägern der gesetzlichen Rentenversi-
cherung und dem Spitzenverband der landwirtschaftli-
chen Sozialversicherung für die Träger der Alterssiche-
rung der Landwirte die bei ihnen vorhandenen Daten zu
den beitragspflichtigen Einnahmen sowie in den Fällen
des $ 10aAbsatz 1 Satz 4 zur Höhe der bezogenen
Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbs-
unfähigkeit erheben, sofern diese nicht vom Anbieter
nach & 89 übermittelt worden sind. 2Für Zwecke der
Überprüfungnach Satz 1 darf die zentraleStelle die
ihr übermittelten Daten mit den ihr nach 8 89 Absatz 2
übermittelten Daten automatisiert abgleichen. ®Führt
die Überprüfung zu einer Änderung der ermitteltenoder
festgesetzten Zulage, ist dies dem Anbieter mitzutei-
len. “Ergibt die Überprüfung eine Abweichung von
dem in der Steuerfestsetzung berücksichtigten Sonder-
ausgabenabzug nach $ 10a oder der gesonderten Fest-
stellung nach $ 10a Absatz 4, ist dies dem Finanzamt
mitzuteilen; die Steuerfestsetzung oder die gesonderte
Feststellung ist insoweit zu ändern.

(2) 'Die zuständigeStellehatderzentralenStelledie
Daten nach $ 10a Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz bis
zum 31. März des dem Beitragsjahr folgenden Kalen-
derjahres durch Datenfernübertragung zu übermit-
teln.?Liegtdie Einwilligungnach$ 10aAbsatz1 Satz 1
zweiter Halbsatz erst nach dem im Satz 1 genannten
Meldetermin vor, hat die zuständige Stelle die Daten
spätestens bis zum Ende des folgenden Kalendervier-
teljahres nach Erteilung der Einwilligung nach Maßgabe
von Satz 1 zu übermitteln.

892
Bescheinigung

1Der Anbieter hat dem Zulageberechtigten jährlich
eine Bescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck zu erteilen über

1. die Höhe der im abgelaufenen Beitragsjahr geleiste-
ten Altersvorsorgebeiträge (Beiträge und Tilgungs-
leistungen),

2. die im abgelaufenen Beitragsjahr getroffenen, aufge-
hobenen oder geänderten Ermittlungsergebnisse
(890),

3. die Summe der bis zum Ende des abgelaufenen Bei-
tragsjahres dem Vertrag gutgeschriebenen Zulagen,

4. die Summe der bis zum Ende des abgelaufenen Bei-
tragsjahres geleisteten Altersvorsorgebeiträge (Bei-
träge und Tilgungsleistungen),

5. den Stand des Altersvorsorgevermögens,
6. den Stand des Wohnförderkontos($ 92a Absatz 2

Satz 1)und
7. die Bestätigung der durch den Anbieter erfolgten

Datenübermittlung an die zentrale Stelle im Fall des
& 10a Absatz 5 Satz 4.

2In den Fällen des $ 92a Absatz 2 Satz 10 erster Halb-
satz bedarf es keiner jährlichen Bescheinigung, wenn
zu Satz 1 Nummer 1 und 2 keine Angaben erforderlich
sind, sich zu Satz 1 Nummer 3 bis 5 keine Änderungen
gegenüber der zuletzt erteilten Bescheinigung ergeben
und der Anbieter dem Zulageberechtigten eine Be-
scheinigung ausgestellt hat, in der der jährliche Stand
des Wohnförderkontos bis zum Beginn der vereinbarten
Auszahlungsphase ausgewiesen wurde. ®DerAnbieter
kann dem Zulageberechtigten mit dessen Einverständ-
nis die Bescheinigung auch elektronisch bereitstellen.

8 92a
Verwendung für eine selbst genutzte Wohnung
(1) 'Der Zulageberechtigtekanndas ineinemAlters-

vorsorgevertrag gebildete und nach 8 10a oder diesem
Abschnitt geförderte Kapital bis zu 75 Prozent oder zu
100 Prozent wie folgt verwenden (Altersvorsorge-
Eigenheimbetrag):
1. bis zum Beginn der Auszahlungsphase unmittelbar

für die Anschaffung oder Herstellung einer Wohnung
oder

2. zu Beginn der Auszahlungsphase zur Entschuldung
einer Wohnung oder

3. für den Erwerbvon Geschäftsanteilen(Pflichtantei-
len) an einer eingetragenen Genossenschaft für die
Selbstnutzung einer Genossenschaftswohnung.

?Eine nach Satz 1 begünstigte Wohnung ist
1. eine Wohnung in einem eigenen Haus oder
2. eine eigene Eigentumswohnung oder
3. eine Genossenschaftswohnung einer eingetragenen

Genossenschaft,
wenn diese Wohnung im Inland belegen ist und die
Hauptwohnung oder den Mittelpunkt der Lebensinte-
ressen des Zulageberechtigten darstellt. 3DerAltersvor-
sorge-Eigenheimbetrag nach Satz 1 gilt nicht als Leis-
tung aus einem Altersvorsorgevertrag, die dem Zulage-
berechtigten im Zeitpunkt der Auszahlung zufließt. *Der
Anschaffung einer zu eigenen Wohnzwecken genutzten
Wohnung steht die Anschaffung eines eigentumsähnli-
chen oder lebenslangen Dauerwohnrechts nach & 33
des Wohnungseigentumsgesetzes gleich, soweit Ver-
einbarungen nach & 39 des Wohnungseigentumsge-
setzes getroffen werden.

(2) 'Der Altersvorsorge-Eigenheimbetrag,die Til-
gungsleistungenim Sinne des $ 82 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 und die hierfür gewährten Zulagen sind
vom jeweiligen Anbieter gesondert zu erfassen (Wohn-
förderkonto).?Beiträge,die nach$ 82Absatz 1 Satz 3
wie Tilgungsleistungen behandelt wurden, sind im Zeit-
punkt der unmittelbaren Darlehenstilgung einschließlich
der zur Tilgung eingesetzten Zulagen und Erträge in



das Wohnförderkonto aufzunehmen; dies gilt nicht,
wennAbsatz 3 Satz 8 anzuwendenist. 3NachAblauf
eines Beitragsjahres, letztmals für das Beitragsjahr
des Beginns der Auszahlungsphase, ist der sich aus
dem Wohnförderkonto ergebende Gesamtbetrag um
2 Prozent zu erhöhen. *Das Wohnförderkonto ist zu
vermindern um
1. Zahlungen des Zulageberechtigten auf einen auf

seinen Namen lautenden zertifizierten Altersvorsor-
gevertrag nach $ 1 Absatz 1 des Altersvorsorgever-
träge-Zertifizierungsgesetzes zur Minderung der in
das Wohnförderkonto eingestellten Beträge; erfolgt
die Einzahlung nicht beim Anbieter, der das Wohn-
förderkonto führt, hat der Zulageberechtigte dies
den Anbietern, in den Fällen des Satzes 10 erster
Halbsatz auch der zentralen Stelle mitzuteilen,

2. den Verminderungsbetrag nach Satz 5.
SVerminderungsbetrag ist der sich mit Ablauf des
Kalenderjahres des Beginns der Auszahlungsphase er-
gebende Stand des Wohnförderkontos dividiert durch
die Anzahl der Jahre bis zur Vollendung des 85. Le-
bensjahres des Zulageberechtigten; als Beginn der
Auszahlungsphase gilt der vom Zulageberechtigten
und Anbieter vereinbarte Zeitpunkt, der zwischen der
Vollendung des 60. Lebensjahres und des 68. Lebens-
jahres des Zulageberechtigten liegen muss; ist ein
Auszahlungszeitpunkt nicht vereinbart, so gilt die Voll-
endung des 67. Lebensjahres als Beginn der Auszah-
lungsphase. $Anstelle einer Verminderung nach Satz 5
kann der Zulageberechtigte zu Beginn der Auszah-
lungsphase von seinem Anbieter, in den Fällen des Sat-
zes 10 erster Halbsatz von der zentralen Stelle die Auf-
lösung des Wohnförderkontos verlangen (Auflösungs-
betrag). "Der Anbieter hat bei Einstellung in das Wohn-
förderkonto die Beträge nach den Sätzen 2 und 4
Nummer 1 und zu Beginn der Auszahlungsphase den
vertraglich vorgesehenen Beginn der Auszahlungs-
phase sowie ein Verlangen nach Satz 6 der zentralen
Stelle nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch
Datenfernübertragung mitzuteilen. 8Wird gefördertes
Altersvorsorgevermögen nach & 93 Absatz 2 Satz 1
von einem Anbieter auf einen anderen auf den Namen
des Zulageberechtigten lautenden Altersvorsorgever-
trag übertragen und wird für den Zulageberechtigten
zugleich ein Wohnförderkonto geführt, so ist das Wohn-
förderkonto beim Anbieter des bisherigen Vertrags zu
schließen und vom Anbieter des neuen Altersvorsorge-
vertrags fortzuführen. ®Diesgilt entsprechend bei Über-
tragungennach$ 93Absatz1 Satz 4 Buchstabec und
& 93 Absatz 1a. !%Wurdedie Geschäftsbeziehungim
Hinblick auf den jeweiligen Altersvorsorgevertrag zwi-
schen dem Zulageberechtigten und dem Anbieter be-
endet, weil das angesparte Kapital vollständig aus dem
Altersvorsorgevertrag entnommen oder das gewährte
Darlehen vollständig getilgt wurde, wird das Wohnför-
derkonto bei diesem Anbieter geschlossen und von der
zentralen Stelle weitergeführt; erfolgt eine Zahlung
nach Satz 4 Nummer1 oder nach Absatz 3 Satz 9
Nummer 2, wird das Wohnförderkonto vom Zeitpunkt
der Einzahlung vom Anbieter, bei dem die Einzahlung
erfolgt, weitergeführt.!!Der Zulageberechtigtekann
abweichend von Satz 10 bestimmen, dass das Wohn-
förderkonto nicht von der zentralen Stelle weitergeführt,
sondern mit dem Wohnförderkonto eines weiteren An-
bieters, der ebenfalls ein Wohnförderkonto für den
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Zulageberechtigtenführt,zusammengeführtwird.!?Der
Zulageberechtigte hat dies beiden Anbietern schriftlich
mitzuteilen.!%Inden Fällendes Satzes 10ersterHalb-
satz teilt der Anbieter dem Zulageberechtigten die be-
absichtigte Übertragung des Wohnförderkontos auf die
zentraleStellemit. '*Erhältder Anbieterinnerhalbvon
vier Wochen nach Übersendung der Mitteilung nach
Satz 13 keine Mitteilung des Zulageberechtigten nach
Satz 12, teilt der Anbieter der zentralen Stelle nach
amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch amtlich be-
stimmte Datenfernübertragung den Stand des Wohn-
förderkontos und den Zeitpunkt der Beendigung der
Geschäftsbeziehungmit.'5Inden Fällendes Satzes11
hat der Anbieter die Mitteilung des Satzes 14 ergänzt
um die Angaben zu dem neuen Anbieter der zentralen
Stelle zu übermitteln.!8In den Fällen des Satzes 10
zweiter Halbsatz teilt die zentrale Stelle dem Anbieter
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch amt-
lich bestimmte Datenfernübertragung den Stand des
Wohnförderkontos mit.

(3) 'Nutzt der Zulageberechtigtedie Wohnung im
Sinne des Absatzes 1 Satz 2, für die ein Altersvor-
sorge-Eigenheimbetrag verwendet oder für die eine
TilgungsförderungimSinne des & 82 Absatz 1 in An-
spruch genommen worden ist, nicht nur vorübergehend
nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken, hat er dies dem
Anbieter, in der Auszahlungsphase der zentralen Stelle,
unter Angabe des Zeitpunkts der Aufgabe der Selbst-
nutzung mitzuteilen; eine Aufgabe der Selbstnutzung
liegt auch vor, soweit der Zulageberechtigte das Ei-
gentum an der Wohnung aufgibt. ?In den Fällen des
Absatzes 2 Satz 10 erster Halbsatz besteht die Mittei-
lungspflicht auch in der Zeit bis zum Beginn der Aus-
zahlungsphase gegenüber der zentralen Stelle. ®Die
Mitteilungspflicht gilt entsprechend für den Rechts-
nachfolger der begünstigten Wohnung, wenn der Zu-
lageberechtigte stirbt. *Die Anzeigepflicht entfällt, wenn
das Wohnförderkonto vollständig zurückgeführt worden
ist. $Im Fall des Satzes 1 gelten bei einem bestehenden
Wohnförderkonto die erfassten Beträge als Leistungen
aus einem Altersvorsorgevertrag, die dem Zulage-
berechtigten im Zeitpunkt der Aufgabe zufließen;
das Wohnförderkonto ist aufzulösen (Auflösungsbe-
trag). ®Verstirbtder Zulageberechtigte, ist der Auflö-
sungsbetrag ihm noch zuzurechnen. 7Der Anbieter hat
den Auflösungsbetrag der zentralen Stelle nach amtlich
vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertra-
gung unter Angabe des Zeitpunkts der Aufgabe mitzu-
teilen. ®&Wurdeim Fall des Satzes 1 eine Tilgungsförde-
rung nach 8 82 Absatz 1 Satz 3 in Anspruch genommen
und erfolgte keine Einstellung in das Wohnförderkonto
nach Absatz 2 Satz 2, gelten die Tilgungsleistungen
sowie die darauf entfallenden Zulagen und Erträge als
gefördertes Altersvorsorgevermögen. 9Die Sätze 5
und 6 sind nicht anzuwenden, wenn
1. der Zulageberechtigte einen Betrag in Höhe des

noch nicht zurückgeführten Betrags im Wohnförder-
konto innerhalb eines Jahres vor und von vier Jahren
nach Ablauf des Veranlagungszeitraums, in dem er
die Wohnung letztmals zu eigenen Wohnzwecken
genutzt hat, für eine weitere Wohnung im Sinne des
Absatzes 1 Satz 2 verwendet,

2. der Zulageberechtigte einen Betrag in Höhe des
noch nicht zurückgeführten Betrags im Wohnförder-
konto innerhalb eines Jahres nach Ablauf des Veran-
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lagungszeitraums, in dem er die Wohnung letztmals
zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat, auf einen auf
seinen Namen lautenden zertifizierten Altersvorsor-
gevertrag zahlt; Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 und
Satz 7 ist entsprechend anzuwenden,

3. der Ehegatte des verstorbenen Zulageberechtigten
innerhalb eines Jahres Eigentümer der Wohnung
wird, er sie zu eigenen Wohnzwecken nutzt und die
Ehegatten im Zeitpunkt des Todes des Zulagebe-
rechtigten die Voraussetzungen des $ 26 Absatz 1
erfüllt haben; in diesem Fall führt der Anbieter das
Wohnförderkonto für den überlebenden Ehegatten
fort und teilt dies der zentralen Stelle mit,

4. die Ehewohnung auf Grund einer richterlichen
Entscheidungnach $ 1361bdes BürgerlichenGe-
setzbuchs oder nach der Verordnung über die
Behandlung der Ehewohnung und des Hausrats
dem anderen Ehegatten zugewiesen wird, oder

5. der Zulageberechtigte krankheits- oder pflegebe-
dingt die Wohnung nicht mehr bewohnt, sofern er
Eigentümer dieser Wohnung bleibt, sie ihmweiterhin
zur Selbstnutzung zur Verfügung steht und sie nicht
von Dritten, mit Ausnahme seines Ehegatten, ge-
nutzt wird.

101nden Fällendes Satzes9 Nummer1 und2 hatder
Zulageberechtigte dem Anbieter, in den Fällen des Ab-
satzes 2 Satz 10 erster Halbsatz und in der Auszah-
lungsphase der zentralen Stelle, die Reinvestitionsab-
sicht und den Zeitpunkt der Reinvestition oder die
Aufgabe der Reinvestitionsabsicht mitzuteilen; in den
FällendesSatzes9 Nummer3 und4 geltendieSätze1
bis 8 und Satz 9 Nummer 1 und 2 entsprechend für den
Ehegatten, wenn er die Wohnung nicht nur vorüber-
gehend nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken
nutzt. '1Satz 5 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass
der Eingang der Mitteilung der aufgegebenen Rein-
vestitionsabsicht als Zeitpunkt der Aufgabe gilt.

(4) !Absatz 3 ist auf Antrag des Steuerpflichtigen
nicht anzuwenden, wenn er
1. die Wohnungim Sinne des Absatzes 1 Satz 2 auf

Grund eines beruflich bedingten Umzugs für die
Dauer der beruflich bedingten Abwesenheit nicht
selbst nutzt; wird während dieser Zeit mit einer an-
deren Person ein Nutzungsrecht für diese Wohnung
vereinbart, ist diese Vereinbarung von vorneherein
entsprechend zu befristen,

2. beabsichtigt, die Selbstnutzung wieder aufzuneh-
men und

3. die Selbstnutzung spätestens mit der Vollendung
seines 67. Lebensjahres aufnimmt.

2Der Steuerpflichtige hat den Antrag bei der zentralen
Stelle zu stellen und dabei die notwendigen Nachweise
zu erbringen. ®Diezentrale Stelle erteilt dem Steuer-
pflichtigen einen Bescheid über die Bewilligung des
Antrags. *Entfällt eine der in Satz 1 genannten Voraus-
setzungen, ist Absatz 3 mit der Maßgabe anzuwenden,
dass bei einem Wegfall der Voraussetzung nach Satz 1
Nummer 1 als Zeitpunkt der Aufgabe der Zeitpunkt des
Wegfalls der Voraussetzung und bei einem Wegfall der
Voraussetzung nach Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3
der Eingang der Mitteilung des Steuerpflichtigen nach
Absatz 3 als Zeitpunkt der Aufgabe gilt, spätestens je-

doch die Vollendung des 67. Lebensjahres des Steuer-
pflichtigen.

892b
Verfahren bei Verwendung

für eine selbst genutzte Wohnung
(1) 'Der Zulageberechtigtehat die Verwendungdes

Kapitalsnach$ 92aAbsatz 1 Satz 1 bei der zentralen
Stelle zu beantragen und dabei die notwendigen Nach-
weise zu erbringen. ?Er hat zu bestimmen, aus welchen
Altersvorsorgeverträgen welche Beträge ausgezahlt
werden sollen. ®Diezentrale Stelle teilt dem Zulagebe-
rechtigten durch Bescheid und den Anbietern der in
Satz 2 genannten Altersvorsorgeverträge nach amtlich
vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertra-
gung mit, welche Beträge förderunschädlich ausgezahlt
werden können.

(2) 'Die Anbieterder in Absatz 1 Satz 2 genannten
Altersvorsorgeverträge dürfen den Altersvorsorge-
Eigenheimbetrag auszahlen, sobald sie die Mitteilung
nachAbsatz 1 Satz 3 erhaltenhaben.?Sie habender
zentralen Stelle nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz durch Datenfernübertragung Folgendes anzuzei-
gen:
1. den Auszahlungszeitpunkt und den Auszahlungsbe-

trag,
2. die Summe der bis zum Auszahlungszeitpunkt dem

Altersvorsorgevertrag gutgeschriebenen Zulagen,
3. die Summe der bis zum Auszahlungszeitpunkt ge-

leisteten Altersvorsorgebeiträge und
4. den Stand des geförderten Altersvorsorgevermö-

gens im Zeitpunkt der Auszahlung.
(3) 'Die zentraleStellestelltzu BeginnderAuszah-

lungsphaseundindenFällendes$ 92aAbsatz2 Satz8
bis 11 sowieAbsatz3 Satz 5 denStanddesWohnför-
derkontos, soweit für die Besteuerung erforderlich, den
Verminderungsbetrag und den Auflösungsbetrag von
Amts wegen gesondert fest. ?Die zentrale Stelle teilt
die Feststellung dem Zulageberechtigten durch Be-
scheid und dem Anbieter nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz durch Datenfernübertragung mit. $Der
Anbieter hat auf Anforderung der zentralen Stelle die
zur Feststellung erforderlichen Unterlagen vorzule-
gen. “Auf Antrag des Zulageberechtigten stellt die zen-
trale Stelle den Stand des Wohnförderkontos gesondert
fest. 5890Absatz4 Satz 2 bis 5 giltentsprechend.

8 93
Schädliche Verwendung

(1) !Wird gefördertesAltersvorsorgevermögennicht
unter den in $ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 10
Buchstabe c des Altersvorsorgeverträge-Zertifizie-
rungsgesetzesoder$ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer4, 5
und 10 Buchstabe c des Altersvorsorgeverträge-Zertifi-
zierungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember 2004
geltenden Fassung genannten Voraussetzungen an
den Zulageberechtigten ausgezahlt (schädliche Ver-
wendung), sind die auf das ausgezahlte geförderte Al-
tersvorsorgevermögen entfallenden Zulagen und die
nach $ 10a Absatz 4 gesondert festgestellten Beträge
(Rückzahlungsbetrag) zurückzuzahlen. 2Dies gilt auch
bei einer Auszahlung nach Beginn der Auszahlungs-
phase(81Absatz1Satz 1Nummer2 desAltersvorsor-



geverträge-Zertifizierungsgesetzes) und bei Auszahlun-
gen im Fall des Todes des Zulageberechtigten. ®3Hatder
ZulageberechtigteZahlungenimSinne des $ 92aAb-
satz 2 Satz 4 Nummer 1 oder $ 92a Absatz 3 Satz 9
Nummer 2 geleistet, dann handelt es sich bei dem hie-
rauf beruhenden Altersvorsorgevermögen um geförder-
tes Altersvorsorgevermögen im Sinne des Satzes 1; der
Rückzahlungsbetrag bestimmt sich insoweit nach der
für die in das Wohnförderkonto eingestellten Beträge
gewährten Förderung. *Eine Rückzahlungsverpflich-
tung besteht nicht für den Teil der Zulagen und der
Steuerermäßigung,
a) der auf nach $ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer2 des

Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes an-
gespartes gefördertes Altersvorsorgevermögen ent-
fällt, wenn es in Form einer Hinterbliebenenrente an
die dort genannten Hinterbliebenen ausgezahlt wird;
dies giltauchfür LeistungenimSinnedes $ 82Ab-
satz 3 an Hinterbliebene des Steuerpflichtigen;

b) der den Beitragsanteilen zuzuordnen ist, die für die
zusätzliche Absicherung der verminderten Erwerbs-
fähigkeit und eine zusätzliche Hinterbliebenenabsi-
cherung ohne Kapitalbildung verwendet worden
sind;

c) der auf gefördertes Altersvorsorgevermögen entfällt,
das im Fall des Todes des Zulageberechtigten auf
einen auf den Namen des Ehegatten lautenden Al-
tersvorsorgevertrag übertragen wird, wenn die Ehe-
gatten im Zeitpunkt des Todes des Zulageberechtig-
ten die Voraussetzungen des $ 26 Absatz 1 erfüllt
haben;

d) der auf den Altersvorsorge-Eigenheimbetrag entfällt.
(1a) "Eine schädlicheVerwendungliegt nicht vor,

wenn gefördertes Altersvorsorgevermögen auf Grund
einer internen Teilung nach 8 10 des Versorgungsaus-
gleichsgesetzes oder auf Grund einer externen Teilung
nach $&14 des Versorgungsausgleichsgesetzes auf ei-
nen zertifizierten Altersvorsorgevertrag oder eine nach
& 82 Absatz 2 begünstigte betriebliche Altersversor-
gung übertragen wird. 2Indiesen Fällen teilt die zentrale
Stelle der ausgleichspflichtigen Person die Höhe der
auf die Ehezeit im Sinne des $ 3 Absatz 1 des Versor-
gungsausgleichsgesetzes entfallenden gesondert fest-
gestellten Beträge nach $ 10a Absatz 4 und die ermit-
telten Zulagen mit. 3Die entsprechenden Beträge sind
monatsweise zuzuordnen. *Soweit das während der
Ehezeit gebildete geförderte Altersvorsorgevermögen
nach Satz 1 übertragen wird, geht die steuerliche För-
derung mit allen Rechten und Pflichten auf die aus-
gleichsberechtigte Person über. ®Diezentrale Stelle teilt
die geänderte Zuordnung der gesondert festgestellten
Beträge nach $ 10a Absatz 4 sowie der ermittelten Zu-
lagen der ausgleichspflichtigen und der ausgleichs-
berechtigten Person durch Feststellungsbescheid
mit. 6Nach Eintritt der Unanfechtbarkeit dieses Fest-
stellungsbescheids informiert die zentrale Stelle den
Anbieter durch einen Datensatz über die geänderte Zu-
ordnung.

(2) "Die Übertragungvon gefördertemAltersvor-
sorgevermögen auf einen anderen auf den Namen des
Zulageberechtigten lautenden Altersvorsorgevertrag
($ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer10 Buchstabeb des
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes) stellt
keine schädliche Verwendung dar. 2Dies gilt sinngemäß
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in den Fällen des & 4 Absatz 2 und 3 des Betriebs-
rentengesetzes, wenn das geförderte Altersvorsorge-
vermögen auf eine der in & 82 Absatz 2 Buchstabe a
genannten Einrichtungen der betrieblichen Altersver-
sorgung zum Aufbau einer kapitalgedeckten betriebli-
chen Altersversorgung übertragen und eine lebens-
lange Altersversorgung im Sinne des & 1 Absatz 1
Satz 1 Nummer 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizie-
rungsgesetzesoder $ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer4
und 5 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgeset-
zes in der bis zum 31. Dezember 2004 geltenden
Fassung vorgesehen wird. 3In den übrigen Fällen der
Abfindung von Anwartschaften der betrieblichen Alters-
versorgung gilt dies, soweit das geförderte Altersvor-
sorgevermögen zugunsten eines auf den Namen des
Zulageberechtigten lautenden Altersvorsorgevertrages
geleistet wird.

(3) "AuszahlungenzurAbfindungeinerKleinbetrags-
rente zu Beginn der Auszahlungsphase gelten nicht als
schädliche Verwendung. ?2Eine Kleinbetragsrente ist
eine Rente, die bei gleichmäßiger Verrentung des ge-
samten zu Beginn der Auszahlungsphase zur Verfü-
gung stehenden Kapitals eine monatliche Rente ergibt,
die 1 Prozent der monatlichen Bezugsgröße nach 8 18
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch nicht über-
steigt. $Bei der Berechnung dieses Betrags sind alle
bei einem Anbieter bestehenden Verträge des Zulage-
berechtigten insgesamt zu berücksichtigen, auf die
nach diesem Abschnitt geförderte Altersvorsorgebei-
träge geleistet wurden.

8 94
Verfahren bei schädlicher Verwendung

(1) !In denFällendes$ 93Absatz1 hatderAnbieter
der zentralen Stelle vor der Auszahlung des geförderten
Altersvorsorgevermögens die schädliche Verwendung
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch amt-
lich bestimmte Datenfernübertragung anzuzeigen. ?Die
zentrale Stelle ermittelt den Rückzahlungsbetrag und
teilt diesen dem Anbieter durch Datensatz mit. $DerAn-
bieter hat den Rückzahlungsbetrag einzubehalten, mit
der nächsten Anmeldung nach $ 90 Absatz 3 anzumel-
den und an die zentrale Stelle abzuführen. *Der Anbie-
ter hat die einbehaltenen und abgeführten Beträge der
zentralen Stelle nach amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz durch amtlich bestimmte Datenfernübertragung
mitzuteilen und diese Beträge sowie die dem Vertrag
bis zur schädlichen Verwendung gutgeschriebenen Er-
träge dem Zulageberechtigten zu bescheinigen. >Inden
Fällendes $ 93Absatz3 giltSatz 1 entsprechend.
(2) 'Eine Festsetzungdes Rückzahlungsbetragser-

folgt durch die zentrale Stelle auf besonderen Antrag
des Zulageberechtigten oder sofern die Rückzahlung
nach Absatz 1 ganz oder teilweise nicht möglich oder
nichterfolgtist. ?$ 90 Absatz 4 Satz 2 bis 6 gilt ent-
sprechend. ®ImRückforderungsbescheid sind auf den
Rückzahlungsbetrag die vom Anbieter bereits einbehal-
tenen und abgeführten Beträge nach Maßgabe der Be-
scheinigung nach Absatz 1 Satz 4 anzurechnen. *Der
Zulageberechtigte hat den verbleibenden Rückzah-
lungsbetrag innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
des Rückforderungsbescheids an die zuständige Kasse
zu entrichten. ®DieFrist für die Festsetzung des Rück-
zahlungsbetrags beträgt vier Jahre und beginnt mit
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Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Auszahlung im
Sinnedes $&93Absatz 1 erfolgtist.

895
Beendigung der unbeschränkten

Einkommensteuerpflicht des Zulageberechtigten

(1) Endetdie unbeschränkteSteuerpflichtdes Zula-
geberechtigten durch Aufgabe des inländischen Wohn-
sitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts oder wird für das
Beitragsjahr kein Antrag nach & 1 Absatz 3 gestellt,
geltendie 8$ 93 und94 entsprechend.

(2) !AufAntragdesZulageberechtigtenistderRück-
zahlungsbetrag($ 93 Absatz 1 Satz 1) zunächstbis
zum Beginnder Auszahlung($ 1 Absatz 1 Nummer2
des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes) zu
stunden. ?Die Stundung ist zu verlängern, wenn der
Rückzahlungsbetrag mit mindestens 15 Prozent der
Leistungen aus dem Altersvorsorgevertrag getilgt
wird. ®Stundungszinsen werden nicht erhoben. *Die
Stundung endet, wenn das geförderte Altersvorsorge-
vermögennichtunterden in$ 1Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgeset-
zes genannten Voraussetzungen an den Zulageberech-
tigten ausgezahlt wird. ®DerStundungsantrag ist über
den Anbieter an die zentrale Stelle zu richten. Die zen-
trale Stelle teilt ihre Entscheidung auch dem Anbieter
mit.

(3) 'Wird in den Fällen des Absatzes 1 die unbe-
schränkte Steuerpflicht erneut begründet oder der An-
trag nach& 1 Absatz 3 gestellt,ist bei Stundungdes
Rückzahlungsbetrags dieser von der zentralen Stelle zu
erlassen. ?Wird die unbeschränkte Steuerpflicht des
Zulageberechtigten nach einer Entsendung im Sinne
des $ 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch, nach
überstaatlichem oder zwischenstaatlichem Recht oder
nach einer Zuweisung im Sinne des $ 123a des Beam-
tenrechtsrahmengesetzes oder & 29 des Bundesbeam-
tengesetzes oder des &20 des Beamtenstatusgesetzes
erneut begründet, ist die Zulage für die Kalenderjahre
der Entsendung unter den Voraussetzungen der 88 79
bis 87 und 89 zu gewähren. ®DieZulagen sind nach
amtlich vorgeschriebenem Vordruck bis zum Ablauf
des zweiten Kalenderjahres zu beantragen, das auf
das Kalenderjahr folgt, in dem letztmals keine unbe-
schränkte Steuerpflicht bestand.

$96
Anwendung der

Abgabenordnung, allgemeine Vorschriften

(1) !Auf die Zulagenund die Rückzahlungsbeträge
sind die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften
der Abgabenordnung entsprechend anzuwenden. 2Dies
gilt nicht für 8 163 der Abgabenordnung.

(2) 'Der Anbieterhaftetals Gesamtschuldnerneben
dem Zulageempfänger für die Zulagen und die nach
& 10a Absatz 4 gesondert festgestellten Beträge, die
wegen seiner vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung zu Unrecht gezahlt, nicht einbehalten
oder nicht zurückgezahlt worden sind. ?2Fürdie Inan-
spruchnahme des Anbieters ist die zentrale Stelle zu-
ständig.

(3) DiezentraleStellehataufAnfragedes Anbieters
Auskunft über die Anwendung des Abschnitts XI zu ge-
ben.
(4) 'Die zentraleStellekannbeimAnbieterermitteln,

ob er seine Pflichten erfüllt hat. 2Die 88 193 bis 203 der
Abgabenordnung gelten sinngemäß. Auf Verlangen
der zentralen Stelle hat der Anbieter ihr Unterlagen, so-
weit sie im Ausland geführt und aufbewahrt werden,
verfügbar zu machen.

(5) DerAnbietererhältvomBundoderden Ländern
keinen Ersatz für die ihm aus diesem Verfahren entste-
henden Kosten.
(6) 'Der Anbieterdarf die im Zulageverfahrenbe-

kannt gewordenen Verhältnisse der Beteiligten nur für
das Verfahren verwerten. ?Er darf sie ohne Zustimmung
der Beteiligten nur offenbaren, soweit dies gesetzlich
zugelassen ist.

(7) 'Für die Zulagegeltendie Strafvorschriftendes
&370 Absatz 1 bis 4, der 88 371, 375 Absatz 1 und des
& 376 sowie die Bußgeldvorschriften der 88 378, 379
Absatz 1 und 4 und der 88 383 und 384 der Abgaben-
ordnung entsprechend. ?Für das Strafverfahren wegen
einer Straftat nach Satz 1 sowie der Begünstigung einer
Person, die eine solche Tat begangen hat, gelten die
88 385 bis 408,für das Bußgeldverfahrenwegeneiner
OrdnungswidrigkeitnachSatz 1die 88409bis 412der
Abgabenordnung entsprechend.

897
Übertragbarkeit

1Dasnach8 10aoderAbschnittXI geförderteAlters-
vorsorgevermögen einschließlich seiner Erträge, die ge-
förderten laufenden Altersvorsorgebeiträge und der An-
spruchaufdieZulagesindnichtübertragbar.?893Ab-
satz 1a und & 4 des Betriebsrentengesetzes bleiben
unberührt.

8 98
Rechtsweg

In öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten über die auf
Grund des Abschnitts XI ergehenden Verwaltungsakte
ist der Finanzrechtsweg gegeben.

8 99
Ermächtigung

(1)Das Bundesministeriumder Finanzenwird er-
mächtigt,dieVordruckefürdieAnträgenachden8889
und 95 Absatz 3 Satz 3, für die Anmeldung nach 8 90
Absatz 3 und für die in den 88 92 und 94 Absatz 1
Satz 4 vorgesehenen Bescheinigungen und im Einver-
nehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder
die Vordrucke für die nach $ 10a Absatz 5 Satz 1 und
& 22 Nummer 5 Satz 7 vorgesehenen Bescheinigungen
und den Inhalt und Aufbau der für die Durchführung des
Zulageverfahrens zu übermittelnden Datensätze zu be-
stimmen.

(2) 'Das Bundesministeriumder Finanzenwird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales und dem Bundesministe-
rium des Innern durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates Vorschriften zur Durchführung
dieses Gesetzes über das Verfahren für die Ermittlung,
Festsetzung, Auszahlung, Rückzahlung und Rückfor-



1
Bescheinigungs- und Anzeigepflichten des Anbie-
ters,

zwischen den Anbietern, der zentralen Stelle, den
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Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung, der
Bundesagentur für Arbeit, den Meldebehörden, den
Familienkassen, den zuständigen Stellen und den
Finanzämtern und

Erteilung der Bescheinigungen nach 8 22 Nummer 5
Satz 7 und $ 92 erforderlich sind.
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Anlage 1 Nr. L 294 S. 1),zuletztgeändertdurchdie Ver-
(zu$ AdAbsatz 1) ordnung (EG) Nr. 1791/2006des Rates vom

20. November2006(ABl.EU Nr.L 363S. 1)
TabellefürdieErrechnung undderRichtlinie2001/86/EGdes Ratesvom

desDeckungskapitalsfür lebenslänglich 8.Oktober2001zurErgänzungdesStatutsder
laufendeLeistungenvonUnterstützungskassen EuropäischenGesellschafthinsichtlichderBe-

teiligung der Arbeitnehmer (ABl. EU Nr. L 294
DieJahresbeiträgeder S. 22)gegründetenGesellschaftensowiedielaufenden Leistungen sind zu

ErreichtesAlter vervielfachenbei Leistungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 des
desLeistungs- a. RR Ratesvom22.Juli 2003überdas StatutderEu-ä lich blich

empfängers(Jahre) eistungs- Teistungs. ropäischen Genossenschaft (SCE) (ABl. EU
empfängermit empfängermit Nr. L 207 S. 1, 2007Nr. L 49 S. 35) und nach

4 2 3 der Richtlinie 2003/72/EG des Rates vom 22. Juli
bis 26 11 17 2003 zur Ergänzung des Statuts der Europäi-

schen Genossenschaft hinsichtlich der Beteili-
27 bis29 12 17 gungderArbeitnehmer(ABl.EU Nr.L 207S. 25)
30 13 17 gegründeten Genossenschaften;
31 bis35 13 16 b) GesellschaftenbelgischenRechts mit der Be-

zeichnung „societ@ anonyme“/„naamloze ven-
36 bis39 14 16 nootschap“,„societe en commanditepar ac-

- tions“/„commanditaire vennootschap op aande-
40 bis 46 14 15 len“, „societ& privee a responsabilit& limitee“/
47 und48 14 14 „beslotenvennootschapmetbeperkteaanspra-

- kelijkheid“, „societe coop&rative a responsabilite
49 bis 52 13 14 limit&e“/„coöperatieve vennootschap met be-
53 bis 56 13 13 perkte aansprakelijkheid“, „societe coope&rative

a responsabilit& illimit&e“/„coöperatieve ven-
57 und 58 13 12 nootschap met onbeperkte aansprakelijkheid‘“,
59 und 60 12 12 „soci&te en nom collectif“/„vennootschap onder

- firma“, „soci&tt€een commandite simple“/,ge-
61 bis 63 12 11 wone commanditaire vennootschap“, öffentliche
64 11 11 Unternehmen, die eine der genannten Rechts-

formen angenommen haben, und andere nach
65 bis 67 4 10 belgischem Recht gegründete Gesellschaften,
68 bis 71 10 9 die der belgischenKörperschaftsteuerunterlie-

en;
72bis 74 9 8 s

- c) GesellschaftenbulgarischenRechtsmitder Be-
75bis77 8 7 zeichnung „CböNpaTenHoTOAPYKECTBO“,
78 8 6 „KOMaHAMTHOTOAPY’KECTBO“,„APY’KECTBOTOC

OrPaHnyeHa OTFOBOPHOCT“,„aKLINOHEPHOTO
79bis81 7 6 APykecTB0“, „KOMAHAUTHOTOHPYKECTBO C
82 bis 84 6 5 aKkunn“, „HeNEPCOHNdNUNpaHo APYKEecTBO",

„Koonepaunn“, „KOONePaTNBHN CbIO3N“,
85 bis 87 5 4 „AbPKaBHuNnpeanpusTtus“,die nach bulgari-
88 4 4 schem Recht gegründet wurden und gewerbli-

che Tätigkeiten ausüben;
89 und90 4 3 d) GesellschaftentschechischenRechts mit der
91 bis93 3 3 Bezeichnung„akciovaspoleönost“,„spoleönost
94 3 2 s rucenimomezenym‘;
95 undält 2 2 e) GesellschaftendänischenRechts mit der Be-

und after zeichnung „aktieselskab“ oder „anpartssels-
kab“. 2Weiterenach dem Körperschaftsteuerge-
setz steuerpflichtige Gesellschaften, soweit ihr

Anlage2 steuerbarerGewinnnachdenallgemeinensteu-
(zu$ 43b) errechtlichenBestimmungenfür die „aktiesels-

kaber“ ermittelt und besteuert wird;Gesellschaften ’
im Sinne der Richtlinie90/435/EWG f} GesellschaftendeutschenRechts mit der Be-

Gesellschaft im Sinne der genannten Richtlinie ist zeichnung „Aktiengesellschaft”, „Kommandit-jede Gesellschaft, die gesellschaft auf Aktien“, „Gesellschaft mit
, \ , beschränkter Haftung“, „Versicherungsverein

1. eine der aufgeführten Formen aufweist: auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirt-
a) dienachderVerordnung(EG)Nr.2157/2001des schaftsgenossenschaft“,„Betriebgewerblicher

Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Art von juristischen Personen des öffentlichen
Europäischen Gesellschaft (SE) (ABl. EG Rechts“,undanderenachdeutschemRechtge-
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gründete Gesellschaften, die der deutschen Kör-
perschaftsteuer unterliegen;
Gesellschaften estnischen Rechts mit der
Bezeichnung „täisühing“, „usaldusühing“,
„osaühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“;
Gesellschaften griechischen Rechts mit der
Bezeichnung „avwvuun ETampeia“, „ETaIpeia
TrepIopıouevngeußüvng(E.T.E.)“ und andere
nach griechischem Recht gegründete Gesell-
schaften, die der griechischen Körperschaft-
steuer unterliegen;
Gesellschaften spanischen Rechts mit der Be-
zeichnung „sociedad anönima“, „sociedad co-
manditaria por acciones“, „sociedad de respon-
sabilidad limitada“, die öffentlich-rechtlichen
Körperschaften, deren Tätigkeit unter das Pri-
vatrecht fällt. Andere nach spanischem Recht
gegründete Körperschaften, die der spanischen
Körperschaftsteuer („impuesto sobre socieda-
des“)unterliegen;
Gesellschaften französischen Rechts mit der
Bezeichnung „societ@ anonyme“, „societ@ en
commandite par actions“, „soci&t@a responsa-
bilite limitee“, „societ&espar actions simplifi&es“,
„societes d’assurances mutuelles“, „caisses
d’epargne et de pr&voyance“, „societes civiles“,
die automatisch der Körperschaftsteuer un-
terliegen, „coop£@ratives“,„unions de coop&ra-
tives“, die öffentlichen Industrie- und Handels-
betriebe und -unternehmen und andere nach
französischem Recht gegründete Gesellschaf-
ten, die der französischen Körperschaftsteuer
unterliegen;
nach irischem Recht gegründete oder eingetra-
geneGesellschaften,gemäßdem Industrialand
Provident Societies Act eingetragene Körper-
schaften, gemäß dem Building Societies Act
gegründete „building societies“ und „trustee
savings banks“ im Sinne des TrusteeSavings
Banks Act von 1989;
Gesellschaften italienischen Rechts mit der
Bezeichnung „societaäper azioni“, „societä in
accomandita per azioni“, „societa a responsibi-
lita limitata“, „societa cooperative“, „societä di
mutua assicurazione“ sowie Öffentliche und pri-
vate Körperschaften, deren Tätigkeit ganz oder
überwiegend handelsgewerblicher Art ist;
Gesellschaften zyprischen Rechts mit der Be-
zeichnung „etaıpeieg“im Sinne der Einkommen-
steuergesetze;
Gesellschaften lettischen Rechts mit der Be-
zeichnung „akciju sabiedriba“, „sabiedriba ar
ierobezotu atbildibu“;
Gesellschaften litauischen Rechts;
Gesellschaften Iuxemburgischen Rechts mit der
Bezeichnung „societ@ anonyme“, „societ@ en
commandite par actions“, „soci&t@a responsa-
bilite limit&e“, „societe coope&rative“,„societe
coop&rative organisee comme une societ&
anonyme“, „association d'assurances mutuel-
les“, „association d’epargne-pension“, „entre-
prise de nature commerciale, industrielle ou
miniere de l’Etat, des communes, des syndicats

aa)
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de communes, des &tablissements publics et
des autres personnes morales de droit public“
sowie andere nach luxemburgischem Recht ge-
gründete Gesellschaften, die der Iuxemburgi-
schen Körperschaftsteuer unterliegen;
Gesellschaften ungarischen Rechts mit der
Bezeichnung „közkereseti tärsasäg“, „beteti
täarsasäg“,„közös vällalat“, „korlätolt felelössegü
tarsasäg“, „reszvenytärsasäg‘, „egyesülds“,
„szövetkezet‘;
Gesellschaften maltesischen Rechts mit der
Bezeichnung „Kumpaniji ta’ Responsabilita’
Limitata“,„Socjetajiet en commandite li I-kapital-
taghhom maqsum f'azzjonijiet“;
Gesellschaften niederländischen Rechts mit der
Bezeichnung „naamloze vennootschap“, „bes-
loten vennootschap met beperkte aansprake-
ljikheid“, „Open commanditaire vennootschap“,
„Coöperatie“, „onderlinge waarborgmaatschap-
pij“, „Fonds voor gemene rekening“, „vereniging
op coöperatieve grondslag“, „vereniging welke
op onderlinge grondslag als verzekeraar of kre-
dietinstelling optreedt“ und andere nach nieder-
ländischem Recht gegründete Gesellschaften,
die der niederländischen Körperschaftsteuer un-
terliegen;
Gesellschaften österreichischen Rechts mit der
Bezeichnung „Aktiengesellschaft“, „Gesellschaft
mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsver-
eine auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften“, „Betriebe gewerbli-
cher Art von Körperschaften des öffentlichen
Rechts“, „Sparkassen“ und andere nach öster-
reichischem Recht gegründete Gesellschaften,
die der österreichischen Körperschaftsteuer un-
terliegen;
Gesellschaften polnischen Rechts mit der Be-
zeichnung „spötkaakcyjna“, „spölka z ogra-
niczong odpowiedzialnoscig‘“;
die nach portugiesischem Recht gegründeten
Handelsgesellschaften oder zivilrechtlichen
Handelsgesellschaften, Genossenschaften und
öffentlichen Unternehmen;
Gesellschaften rumänischen Rechts mit der
Bezeichnung „societäti pe actiuni“, „societäti in
comanditä pe actiuni“, „societäti cu räspundere
limitatä“;
Gesellschaften slowenischen Rechts mit der
Bezeichnung „delniska druZba“, „komanditna
druzba“, „druzba z omejeno odgovornostjo“;
Gesellschaften slowakischen Rechts mit der
Bezeichnung „akciovä spolo&@nost“,„spolo@nost'
s rucenim obmedzenym“, „komanditnaäspo-
locnost“;
Gesellschaften finnischen Rechts mit der
Bezeichnung „osakeyhtiö“/,aktiebolag“, „osuus-
kunta“/„andelslag“, „säästöpankki"/,sparbank“
und „vakuutusyhtiö“/,försäkringsbolag‘“;
Gesellschaften schwedischen Rechts mit der
Bezeichnung „aktiebolag“, „försäkringsaktie-
bolag“, „ekonomiska föreningar“, „sparbanker“,
„Ömsesidiga försäkringsbolag“;



ab) nach dem Recht des Vereinigten Königreichs
gegründete Gesellschaften,

auf den steuerlichen Wohnsitz als in diesem Staat
ansässig und auf Grund eines mit einem dritten
Staat geschlossenen Doppelbesteuerungsabkom-
mens in Bezug auf den steuerlichen Wohnsitz nicht
als außerhalb der Gemeinschaft ansässig betrachtet
wird und

Steuern
- vennootschapsbelasting/impötdes societes in
Belgien,

—-selskabsskat in Dänemark,
- Körperschaftsteuer in Deutschland,
- Yhteisöjentulovero/inkomstskattenför samfundin
Finnland,

- PÖPOG EICOÖFINATOGVONIKWV
xapaktrıpain Griechenland,

KEPÖOTKOTTIKOU

- impuesto sobre sociedades in Spanien,
- impöt sur les societes in Frankreich,
- corporation tax in Irland,
- imposta sul reddito delle persone giuridiche in Ita-
lien,

- impöt sur le revenu des collectivites in Luxemburg,
- vennootschapsbelasting in den Niederlanden,
- Körperschaftsteuer in Österreich,
- imposto sobre o rendimento das pessoas colecti-
vas in Portugal,

—Statlig inkomstskatt in Schweden,
- corporation tax im Vereinigten Königreich,
- Dan z pfijmüprävnickychin der Tschechischen
Republik,

- Tulumaks in Estland,
- ®öpogEiooörjuatoginZypern,
- uzn&mumu ienäkuma nodoklis in Lettland,
- Pelno mokestis in Litauen,
- Tärsasägi adö, osztalekadö in Ungarn,
—Taxxa fuq I-income in Malta,
- Podatek dochodowy od osöb prawnych in Polen,
- Davek od dobiäka pravnih oseb in Slowenien,
- dan z priimovprävnickychosöb in der Slowakei,
- KopnopatuBeHAaHbk in Bulgarien,
- impozit pe profit in Rumänien
oder irgendeiner Steuer, die eine dieser Steuern er-
setzt, unterliegt, ohne davon befreit zu sein.

Unternehmenim Sinne von $ 50g Absatz 3 Num-
mer 5 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa sind:
a) GesellschaftenbelgischenRechts mit der Be-

zeichnung:
„naamloze vennootschap“/„societ@ anonyme“,
„commanditaire vennootschap op aandelen“/

„societ@een commandite par actions“, „besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“/
„societe privee & responsabilit& limit&e“ sowie
öffentlich-rechtliche Körperschaften, deren Tä-
tigkeit unter das Privatrecht fällt;
Gesellschaften dänischen Rechts mit der Be-
zeichnung:
„aktieselskab“ und „anpartsselskab“;
Gesellschaften deutschen Rechts mit der Be-
zeichnung:
„Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft
auf Aktien“ und „Gesellschaft mit beschränkter
Haftung“;
Gesellschaften griechischen Rechts mit der
Bezeichnung:
„Avwvuun ETaıpia“;
Gesellschaften spanischen Rechts mit der
Bezeichnung:
„sociedad anönima“, „sociedad comanditaria
por acciones“, „sociedad de responsabilidad
limitada“ sowie öffentlich-rechtliche Körper-
schaften, deren Tätigkeit unter das Privatrecht
fällt;
Gesellschaften französischen Rechts mit der
Bezeichnung:
„societe anonyme“, „societ@een commandite par
actions“, „soci&t€ & responsabilite limitee“
sowie die staatlichen Industrie- und Handelsbe-
triebe und -unternehmen;
Gesellschaften irischen Rechts mit der Bezeich-
nung:
„public companies limited by shares or by
guarantee“, „private companies limited by
shares or by guarantee“, gemäß den „Industrial
and Provident Societies Acts“ eingetragene Ein-
richtungenodergemäßden „BuildingSocieties
Acts“ eingetragene „building societies“;
Gesellschaften italienischen Rechts mit der
Bezeichnung:
„societa per azioni“, „societ@ in accomandita
per azioni“, „societ@ a responsabilitä limitata“
sowie staatliche und private Industrie- und Han-
delsunternehmen;
Gesellschaften Iuxemburgischen Rechts mit der
Bezeichnung:
„societe anonyme“, „societ@een commandite par
actions“ und „soci&et@A responsabilite limitee“;
Gesellschaften niederländischen Rechts mit der
Bezeichnung:
„naamloze vennootschap“ und „besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid“;
Gesellschaften österreichischen Rechts mit der
Bezeichnung:
„Aktiengesellschaft“ und „Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung“;
Gesellschaften portugiesischen Rechts in Form
von Handelsgesellschaften oder zivilrechtlichen

Verlag



Handelsgesellschaften sowie Genossenschaf-
ten und öffentliche Unternehmen;
Gesellschaften finnischen Rechts mit der Be-
zeichnung:
„osakeyhtiö/aktiebolag“, „osuuskunta/andels-
lag“, „säästöpankki/sparbank“ und „vakuutu-
syhtiö/försäkringsbolag‘“;
Gesellschaften schwedischen Rechts mit der
Bezeichnung:
„aktiebolag“ und „försäkringsaktiebolag“;
nach dem Recht des Vereinigten Königreichs
gegründete Gesellschaften;
Gesellschaften tschechischen Rechts mit der
Bezeichnung:
„akciova spoleönost“, „spoleönost s rucenim
omezenym“, „vefeina obchodni spoleänost“,
„komanditni spoleönost“, und „druZstvo“;
Gesellschaften estnischen Rechts mit der Be-
zeichnung:
„täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, „akt-
siaselts“, und „tulundusühistu“;
Gesellschaften zyprischen Rechts, die nach
dem Gesellschaftsrecht als Gesellschaften be-
zeichnet werden, Körperschaften des öÖffentli-
chen Rechts und sonstige Körperschaften, die
als Gesellschaft im Sinne der Einkommensteuer-
gesetze gelten;
Gesellschaften lettischen Rechts mit der Be-
zeichnung:
„akciju sabiedriba“ und „sabiedriba ar ierobeZotu
atbildibu“;
nach dem Recht Litauens gegründete Gesell-
schaften;
Gesellschaften ungarischen Rechts mit der Be-
zeichnung:
„közkereseti tärsasäg“, „beteti tärsasäg“, „Közös
vällalat“, „korlätolt felelössegü tärsasäg“, „r&sz-
venytärsasäg“, „egyesül&s“, „közhasznü tärsa-
sag“ und „szövetkezet‘;
Gesellschaften maltesischen Rechts mit der Be-
zeichnung:
„Kumpaniji ta’ Responsabilita' Limitata“, und
„Sotjetajiet in akkomandita li I-kapital taghhom
maqsum fazzijonijiet“;
Gesellschaften polnischen Rechts mit der Be-
zeichnung:
„spölkaakcyjna“und „spölkaz ograniczongod-
powiedzialnoscig‘“;
Gesellschaften slowenischen Rechts mit der Be-
zeichnung:
„delniska druzba“, „komanditnadelniska druzba“,
„komanditna druzba“, „druzba z omejeno
odgovornostjo“ und „druzba z neomejeno odgo-
vornostjo“;
Gesellschaften slowakischen Rechts mit der
Bezeichnung:

aa

ab

-
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„akcioväaspolocnos“, „spolo@nost's rucenim ob-
medzenym“, „komanditnä spolocnos“, „verejnä
obchodnä spolo@nos“und „druZstvo“;
Gesellschaften bulgarischen Rechts mit der
Bezeichnung:
„CbÖNPATENHOTOAPY’KECTBO“,
APY’KecTBo“, „APYKECTBOTOC
OTFOBOPHOCT“, „AKLINOHEPHOTO
„KOMAHANTHOTO APYKECTBO c aKkunn“,
„Koonepaunn“, „KoonepaTuBHNn CbIO3N“,
„AbPKaBHn npeanpustus“, die nach bulgari-
schem Recht gegründet wurden und gewerbli-
che Tätigkeiten ausüben;

„KOMaHANTHOTO
OrpaHnyeHa
APY’KecTBo“,

Gesellschaften rumänischen Rechts mit der
Bezeichnung:

-

„societäti pe actiuni“, „societäti in comanditä pe
actiuni“, „societäti cu räspundere limitatä“.

impöt des societes/vennootschapsbelastingin
Belgien,
selskabsskat in Dänemark,
Körperschaftsteuer in Deutschland,
®öpogGEIGOÖNNATOGVONIKWVTTPOOWTTWVin Grie-
chenland,
impuesto sobre sociedades in Spanien,
impöt sur les societes in Frankreich,
corporation tax in Irland,
imposta sul reddito delle persone giuridiche in Ita-
lien,
impöt sur le revenu des collectivites in Luxemburg,
vennootschapsbelasting in den Niederlanden,
Körperschaftsteuer inÖsterreich,
imposto sobre o rendimentoda pessoas colectivas
in Portugal,
yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in
Finnland,
statlig inkomstskatt in Schweden,
corporation tax im Vereinigten Königreich,
Dan z pfijmü prävnickychosob in der Tsche-
chischen Republik,
Tulumaks in Estland,
@OPOGEIOOÖFINATOGinZypern,
Uzn&ämumuienäkuma nodoklis in Lettland,
Pelno mokestis in Litauen,
Tärsasägiadö in Ungarn,
Taxxa fuq I-income in Malta,
Podatek dochodowy od osöb prawnych in Polen,
Davek od dobicka pravnih oseb in Slowenien,
Danz prijmovprävnickychosöb in der Slowakei,
KOPMOPaTUBeHAaHpk in Bulgarien,
impozit pe profit, impozitul pe veniturile obtinute
din Romänia de nerezidenti in Rumänien.
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Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung

des Einkommensteuergesetzes
In 8 51 Absatz 1 Nummer 1 des Einkommensteuer-

gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
19.Oktober2002(BGBl. I S. 4210;2003I S. 179),das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2009
(BGBl. I S. 1959)geändertworden ist, wird das ab-
schließende Semikolon durch ein Komma ersetzt und
folgender Buchstabe f angefügt:
„N in Fällen, in denen ein Sachverhalt zu ermitteln und

steuerrechtlich zu beurteilen ist, der sich auf Vor-
gänge außerhalb des Geltungsbereichsdieses
Gesetzes bezieht, und außerhalb des Geltungs-
bereichs dieses Gesetzes ansässige Beteiligte oder
andere Personen nicht wie bei Vorgängen innerhalb
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes zur Mitwir-
kung bei der Ermittlung des Sachverhalts herange-
zogen werden können, zu bestimmen,
aa) in welchemUmfangAufwendungenim Sinne

des 8 4 Absatz 4 oder des $ 9 den Gewinn oder
den Überschuss der Einnahmen über die Wer-
bungskosten nur unter Erfüllung besonderer
Mitwirkungs- und Nachweispflichten mindern
dürfen. Die besonderen Mitwirkungs- und Nach-
weispflichten können sich erstrecken auf
aaa) die Angemessenheit der zwischen nahe-

stehenden Personen im Sinne des $ 1 Ab-
satz 2 des Außensteuergesetzes in ihren
Geschäftsbeziehungen vereinbarten Be-
dingungen,

bbb)die Angemessenheitder Gewinnabgren-
zung zwischen unselbständigen Unterneh-
mensteilen,

ccc) die Pflicht zur Einhaltung von für naheste-
hende Personen geltenden Dokumentati-
ons- und Nachweispflichten auch bei Ge-
schäftsbeziehungen zwischen nicht nahe-
stehenden Personen,

ddd) die Bevollmächtigung der Finanzbehörde
durch den Steuerpflichtigen, in seinem Na-
men mögliche Auskunftsansprüche ge-
genüber den von der Finanzbehörde be-
nannten Kreditinstituten außergerichtlich
und gerichtlich geltend zu machen;

bb) dass eine ausländische Gesellschaft ungeachtet
des $ 50d Absatz 3 nur dann einen Anspruch

auf völlige oder teilweise Entlastung vom
Steuerabzugnach & 50d Absatz 1 und 2 oder
& 44a Absatz 9 hat, soweit sie die Ansässigkeit
der an ihr unmittelbar oder mittelbar beteiligten
natürlichen Personen, deren Anteil unmittelbar
oder mittelbar 10 Prozent übersteigt, darlegt
und nachweisen kann;

cc) dass $ 2 Absatz 5b Satz 1, 8 32d Absatz 1 und
&43 Absatz 5 in Bezugauf EinkünfteimSinne
des 8 20 Absatz 1 Nummer 1 und die steuer-
freien Einnahmen nach & 3 Nummer 40 Satz 1
und 2 nur dann anzuwenden sind, wenn die
Finanzbehörde bevollmächtigt wird, im Namen
des Steuerpflichtigen mögliche Auskunftsan-
sprüche gegenüber den von der Finanzbehörde
benannten Kreditinstituten außergerichtlich und
gerichtlich geltend zu machen.

Die besonderen Nachweis- und Mitwirkungspflich-
ten aufgrund dieses Buchstabens gelten nicht,
wenn die außerhalb des Geltungsbereichs dieses
Gesetzes ansässigen Beteiligten oder andere Per-
sonen in einem Staat oder Gebiet ansässig sind,
mit dem ein Abkommen besteht, das die Erteilung
von Auskünften entsprechend Artikel 26 des Mus-
terabkommensderOECD zurVermeidungderDop-
pelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen in der Fassung
von 2005vorsiehtoder der Staat oder das Gebiet
Auskünfte in einem vergleichbaren Umfang erteilt
oder die Bereitschaft zu einer entsprechenden Aus-
kunftserteilung besteht;“.

Artikel 2
Änderung

des Körperschaftsteuergesetzes
In 8 33 Absatz 1 Nummer 2 des Körperschaftsteuer-

gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Oktober2002(BGBl. I S. 4144),das zuletztdurch
Artikel 7 des Gesetzes vom 16. Juli 2009 (BGBl. |
S. 1959)geändertworden ist, wird der abschließende
Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender Buch-
stabe e wird angefügt:
„e) die die Steuerbefreiung nach $ 8b Absatz 1 Satz 1

und Absatz 2 Satz 1 sowie vergleichbare Vorschrif-
ten in Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung von der Erfüllung besonderer Nachweis-
und Mitwirkungspflichten abhängig machen, wenn
außerhalbdes Geltungsbereichsdieses Gesetzes
ansässige Beteiligte oder andere Personen nicht
wie inländische Beteiligte bei Vorgängen innerhalb
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes zur Mitwir-



kung bei der Ermittlung des Sachverhalts herange-
zogen werden können. Die besonderen Nachweis-
und Mitwirkungspflichten können sich auf die Ange-
messenheit der zwischen nahestehenden Personen
imSinnedes $ 1 Absatz 2 des Außensteuergeset-
zes in ihrenGeschäftsbeziehungen vereinbarten Be-
dingungen und die Bevollmächtigung der Finanzbe-
hörde, im Namen des Steuerpflichtigen mögliche
Auskunftsansprüche gegenüber den von der Fi-
nanzbehörde benannten Kreditinstituten außerge-
richtlich und gerichtlich geltend zu machen, erstre-
cken. Die besonderen Nachweis- und Mitwirkungs-
pflichten auf der Grundlage dieses Buchstabens
geltennicht,wenndie außerhalbdes Geltungsbe-
reichs dieses Gesetzes ansässigen Beteiligten oder
anderen Personen in einem Staat oder Gebiet an-
sässig sind, mit dem ein Abkommen besteht, das
die Erteilung von Auskünften entsprechend Arti-
kel 26 des Musterabkommensder OECD zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
in der Fassung von 2005 vorsieht oder der Staat
oder das Gebiet Auskünfte in einem vergleichbaren
Umfang erteilt oder die Bereitschaft zu einer ent-
sprechenden Auskunftserteilung besteht.“

Artikel 3
Änderung der Abgabenordnung

Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekannt-
machungvom1.Oktober2002(BGBl. |S. 3866;2003I
S. 61), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
29.Juli 2009(BGBl.|S. 2258)geändertwordenist,wird
wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu
& 147 folgende Angabe eingefügt:

„8 147a Vorschriften für die Aufbewahrung von Auf-
zeichnungen und Unterlagen bestimmter
Steuerpflichtiger“.

2. Nach$ 90Absatz2 Satz 2 wirdfolgenderSatz ein-
gefügt:

„Bestehen objektiv erkennbare Anhaltspunkte für die
Annahme,dassderSteuerpflichtigeüberGeschäfts-
beziehungen zu Finanzinstituten in einem Staat oder
Gebiet verfügt, mit dem kein Abkommen besteht,
das die Erteilung von Auskünften entsprechend Ar-
tikel 26 des Musterabkommensder OECD zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen in der
Fassung von 2005 vorsieht, oder der Staat oder das
Gebiet keine Auskünfte in einem vergleichbaren Um-
fang erteilt oder keine Bereitschaft zu einer entspre-
chenden Auskunftserteilung besteht, hat der Steuer-
pflichtige nach Aufforderung der Finanzbehörde die
Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben an
Eides statt zu versichern und die Finanzbehörde zu
bevollmächtigen, in seinem Namen mögliche Aus-
kunftsansprüche gegenüber den von der Finanzbe-
hörde benannten Kreditinstituten außergerichtlich
und gerichtlich geltend zu machen; die Versicherung
an Eides statt kann nicht nach $ 328 erzwungen wer-
den.“

„8 147a
Vorschriften für

die Aufbewahrung von Aufzeichnungen
und Unterlagen bestimmter Steuerpflichtiger

Steuerpflichtige,beidenendieSummederpositi-
ven Einkünfte nach 8 2 Absatz 1 Nummer 4 bis 7 des
Einkommensteuergesetzes (Überschusseinkünfte)
mehr als 500 000 Euro im Kalenderjahr beträgt, ha-
ben die Aufzeichnungen und Unterlagen über die
den Überschusseinkünften zu Grunde liegenden Ein-
nahmen und Werbungskosten sechs Jahre aufzube-
wahren. Im Falle der Zusammenveranlagung sind für
die Feststellung des Überschreitens des Betrags
von 500 000 Euro die Summe der positiven Ein-
künftenach Satz 1 eines jeden Ehegattenmaßge-
bend. Die Verpflichtung nach Satz 1 ist vom Beginn
des Kalenderjahrs an zu erfüllen, das auf das Kalen-
derjahr folgt, in dem die Summe der positiven Ein-
künfteimSinnedesSatzes1mehrals500000Euro
beträgt. Die Verpflichtung nach Satz 1 endet mit Ab-
lauf des fünften aufeinanderfolgenden Kalender-
jahrs, in dem die Voraussetzungen des Satzes 1
nicht erfüllt sind. 8 147 Absatz 2, Absatz 3 Satz 3
und die Absätze 4 bis 6 gelten entsprechend. Die
Sätze 1 bis 3 und 5 gelten entsprechend in den Fäl-
len, in denen die zuständige Finanzbehörde den
Steuerpflichtigen für die Zukunft zur Aufbewahrung
der in Satz 1 genannten Aufzeichnungen und Unter-
lagen verpflichtet, weil er seinen Mitwirkungspflich-
tennach$&90Absatz2 Satz3 nichtnachgekommen
ist.“

„Hat der Steuerpflichtige seine Mitwirkungspflichten
nach $ 90 Absatz 2 Satz 3 verletzt, so wird widerleg-
bar vermutet, dass steuerpflichtige Einkünfte in
Staaten oder Gebieten im Sinne des & 90 Absatz 2
Satz 3 vorhanden oder höher als die erklärten Ein-
künfte sind.“

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1)EineAußenprüfungistzulässigbeiSteuer-

pflichtigen, die einen gewerblichen oder land-
und forstwirtschaftlichen Betrieb unterhalten, die
freiberuflich tätig sind und bei Steuerpflichtigen
im Sinne des 8 147a.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer1 wird das abschließendeWort

„oder“ durch ein Komma ersetzt.
bb) In Nummer2 wird der abschließendePunkt

durch das Wort „oder“ ersetzt und folgende
Nummer 3 angefügt:
„3. wenn ein Steuerpflichtiger seinen Mitwir-

kungspflichtennach$ 90Absatz2 Satz3
nicht nachkommt.“

Artikel 4
Änderungdes

Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung
Artikel 97 8 22 des Einführungsgesetzes zur Abga-

benordnungvom14.Dezember1976(BGBl. | S. 3341;
3. Nach&147wirdfolgender&147aeingefügt: 1977| S. 667),das zuletztdurchArtikel11des Geset-
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Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
Folgender Absatz 2 wird angefügt:
„(2)Die Bundesregierung bestimmt durch

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes den Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung von
& 90 Absatz 2 Satz 3, $ 147a, & 162 Absatz 2 Satz 3
und & 193 Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 3 in der
Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 29. Juli
2009(BGBiI.I S. 2302).“

Artikel 5
Änderung

des Zollverwaltungsgesetzes
Das Zollverwaltungsgesetz vom 21. Dezember 1992

In8&1 Absatz 3a Satz 3 wird nach den Wörtern „8 261
des Strafgesetzbuches“ das Wort „und“ durch ein
Komma ersetzt sowie nach der Angabe „$ 129b
des Strafgesetzbuches“ ein Komma und die Wörter
„der Steuerhinterziehung nach $ 370 der Abgaben-
ordnung und Steuerordnungswidrigkeiten nach den
88 377bis 380derAbgabenordnungsowiedes Be-

truges zu Lasten der Sozialleistungsträger nach
& 263 des Strafgesetzbuches beziehungsweise der
missbräuchlichen Inanspruchnahme von Sozialleis-
tungen nach $ 404 Absatz 2 Nummer 26 des Dritten
BuchesSozialgesetzbuchoder&63Absatz 1 Num-
mer 6 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch“ ein-
gefügt.

a) NachSatz 1wirdfolgenderSatz eingefügt:
„Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung weite-
rer Daten, die nicht unmittelbar im Zusammen-
hang mit dem grenzüberschreitenden Verkehr
von Bargeld oder gleichgestellten Zahlungsmit-
teln stehen, ist nur zulässig, soweit Tatsachen
auf einen in & 1 Absatz 3a Satz 3 oder Absatz 4a
bezeichneten Verstoß schließen lassen.“
Nach der Angabe „$ 31b Absatz 3“ wird ein
Komma und die Wörter „die nach 8 31a Absatz 1
Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb der
Abgabenordnung zuständigen Sozialleistungsträ-
ger“ eingefügt.

I

Artikel 6
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in

Berlin, den 29. Juli 2009



2782

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht Artikel
Änderung des Einkommensteuergesetzes 1
Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverord-
nung
Änderung des Körperschaftsteuergesetzes
Änderung des Gewerbesteuergesetzes
Änderung derGewerbesteuer-Durchführungsverordnung
Umwandlungssteuergesetz
Änderung des Außensteuergesetzes
Änderung des Bewertungsgesetzes
Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes
Änderung des Gesetzes über steuerrechtliche Maßnah-
men bei Erhöhung des Nennkapitals aus Gesellschafts-
mitteln 10
Änderung des Mitbestimmungs-Beibehaltungsgesetzes 11

ooooPO@DmN

*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/19/EG des
Rates vom 17. Februar 2005 zur Änderung der Richtlinie 90/434/EWG
über das gemeinsame Steuersystem für Fusionen, Spaltungen, die
Einbringung von Unternehmensteilen und den Austausch von An-
teilen, die Gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten betreffen
(ABl.EU Nr.L58 S. 19).

Änderung der Verordnung über die gesonderte Fest- 12
stellungvon Besteuerungsgrundlagennach $ 180Abs. 2
der Abgabenordnung
Änderung des Zerlegungsgesetzes 13
Inkrafttreten 14

Artikel 1
Änderung

des Einkommensteuergesetzes
Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Be-

kanntmachungvom19.Oktober2002(BGBl. IS. 4210,
2003 I S. 179),zuletztgeändertdurchArtikel2 Abs. 6
des Gesetzesvom5. Dezember2006(BGBl.I S. 2748),
wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu

& Af folgende Angabe eingefügt:
„Bildung eines Ausgleichspostens bei
Entnahme nach 8 4 Abs. 1 Satz 3

2.8 3 Nr.40wirdwiefolgtgeändert:

8 4g“.

a) In Satz 1 Buchstabea Satz 2 werdendas den
Satz abschließendeKommadurcheinen Punkt
ersetzt und folgender Satz angefügt:



„Satz 1 gilt außer für Betriebsvermögensmeh-
rungen aus dem Ansatz mit dem Wert, der sich
nach $ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 ergibt, ebenfalls
nicht, soweit Abzüge nach 8 6b oder ähnliche
Abzüge voll steuerwirksam vorgenommen wor-
den sind,“.

Z In Satz 1 Buchstabe b Satz 2 werden das den
Satz abschließende Komma durch einen Punkt
ersetzt und folgender Satz angefügt:
„Buchstabe a Satz 3 gilt entsprechend“.

c) Die Sätze 3 und 4 werdenaufgehobenund in
dem neuen Satz 4 wird die Zahl „5“ durch die
Zahl „3“ ersetzt.

a) NachSatz 2 werdenfolgendeSätzeeingefügt:
„Einer Entnahme für betriebsfremde Zwecke
steht der Ausschluss oder die Beschränkung
des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik
Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der
Veräußerung oder der Nutzung eines Wirt-
schaftsguts gleich. Satz 3 gilt nicht für Anteile
an einer Europäischen Gesellschaft oder Euro-
päischen Genossenschaft in den Fällen
1. einer Sitzverlegungder EuropäischenGe-

sellschaft nach Artikel 8 der Verordnung
(EG)Nr.2157/2001des Ratesvom8.Oktober
2001 überdas Statutder EuropäischenGe-
sellschaft(SE)(ABl.EG Nr.L 294S. 1),zuletzt
geändertdurchdie Verordnung(EG)Nr.885/
2004 des Rates vom 26. April 2004 (ABl. EU
Nr. L 168. 1), und

2. einer Sitzverlegung der Europäischen Genos-
senschaftnachArtikel7 derVerordnung(EG)
Nr. 1435/2003 des Rates vom 22. Juli 2003
überdas Statutder EuropäischenGenossen-
schaft(SCE) (ABl.EU Nr.L 207S. 1).“

Der bisherige Satz 5 wird wie folgt gefasst:Z
„Einlagen sind alle Wirtschaftsgüter (Bareinzah-
lungen und sonstige Wirtschaftsgüter), die der
Steuerpflichtige dem Betrieb im Laufe des Wirt-
schaftsjahres zugeführt hat; einer Einlage steht
die Begründung des Besteuerungsrechts der
Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des
Gewinns aus der Veräußerung eines Wirtschafts-
guts gleich.“

„S49
Bildung eines Ausgleichspostens

bei Entnahme nach 8 4 Abs. 1 Satz 3
(1) Ein unbeschränktSteuerpflichtigerkann in

Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen dem
Buchwert und dem nach $ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1
zweiter Halbsatz anzusetzenden Wert eines Wirt-
schaftsguts des Anlagevermögens auf Antrag einen
Ausgleichsposten bilden, soweit das Wirtschafts-
gut infolge seiner Zuordnung zu einer Betriebs-
stätte desselben Steuerpflichtigen in einem ande-

ren Mitgliedstaat der Europäischen Union gemäß
& 4 Abs. 1 Satz 3 als entnommengilt. Der Aus-
gleichsposten ist für jedes Wirtschaftsgut getrennt
auszuweisen. Das Antragsrecht kannfür jedes Wirt-
schaftsjahr nur einheitlich für sämtliche Wirt-
schaftsgüter ausgeübt werden. Der Antrag ist unwi-
derruflich. Die Vorschriften des Umwandlungssteu-
ergesetzes bleiben unberührt.
(2) Der Ausgleichspostenist im Wirtschaftsjahr

der Bildung und in den vier folgenden Wirtschafts-
jahren zu jeweils einem Fünftel gewinnerhöhend
aufzulösen. Er ist in vollem Umfang gewinnerhö-
hend aufzulösen,
1. wenn das als entnommen geltende Wirtschafts-

gut aus dem Betriebsvermögen des Steuer-
pflichtigen ausscheidet,

2. wenn das als entnommen geltende Wirtschafts-
gut aus der Besteuerungshoheit der Mitglied-
staaten der Europäischen Union ausscheidet
oder

3. wenn die stillen Reserven des als entnommen
geltenden Wirtschaftsguts im Ausland aufge-
deckt werden oder in entsprechender Anwen-
dung der Vorschriften des deutschen Steuer-
rechts hätten aufgedeckt werden müssen.
(3)WirddieZuordnungeinesWirtschaftsgutszu

einer anderen Betriebsstätte des Steuerpflichtigen
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union im Sinne des Absatzes 1 innerhalb der tat-
sächlichen Nutzungsdauer, spätestens jedoch vor
Ablauf von fünf Jahren nach Änderung der Zuord-
nung, aufgehoben, ist der für dieses Wirtschaftsgut
gebildete Ausgleichsposten ohne Auswirkungen
auf den Gewinn aufzulösen und das Wirtschaftsgut
mit den fortgeführten Anschaffungskosten, erhöht
um zwischenzeitlich gewinnerhöhend berücksich-
tigte Auflösungsbeträge im Sinne der Absätze 2
und 5 Satz 2 und um den Uhnterschiedsbetragzwi-
schen dem Rückführungswert und dem Buchwert
im Zeitpunkt der Rückführung, höchstens jedoch
mit dem gemeinen Wert, anzusetzen. Die Aufhe-
bung der geänderten Zuordnung ist ein Ereignis im
Sinnedes $ 175Abs. 1 Nr.2 derAbgabenordnung.

(4) Die Absätze 1 bis 4 finden entsprechende
Anwendung bei der Ermittlung des Überschusses
der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben
gemäß$4Abs. 3.Wirtschaftsgüter,fürdieeinAus-
gleichsposten nach Absatz 1 gebildet worden ist,
sind in ein laufend zu führendes Verzeichnis aufzu-
nehmen. Der Steuerpflichtige hat darüber hinaus
Aufzeichnungen zu führen, aus denen die Bildung
und Auflösung der Ausgleichsposten hervorgeht.
Die Aufzeichnungen nach den Sätzen 2 und 3 sind
der Steuererklärung beizufügen.
(5) Der Steuerpflichtigeist verpflichtet,der zu-

ständigen Finanzbehörde die Entnahme oder ein
Ereignis im Sinne des Absatzes 2 unverzüglich an-
zuzeigen. Kommt der Steuerpflichtige dieser Anzei-
gepflicht, seinen Aufzeichnungspflichten nach Ab-
satz 4 oder seinen sonstigen Mitwirkungspflichten
imSinnedes$ 90derAbgabenordnungnichtnach,
ist der Ausgleichsposten dieses Wirtschaftsguts
gewinnerhöhend aufzulösen.“



&6 wirdwiefolgtgeändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer4 Satz 1 werdender den Satz
abschließendePunkt durch ein Semikolon
ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:
„in den Fällen des 8 4 Abs. 1 Satz 3 ist die
Entnahme mit dem gemeinen Wert anzuset-
zen.“

bb) InNummer5 Satz 1 Buchstabebwerdendie
Angabe „$ 17 Abs. 1“ durch die Angabe
„8 17 Abs. 1 oder 6“ und die Angabe „$ 17
Abs. 2 Satz 3“ durch die Angabe „8 17Abs. 2
Satz 4“ ersetzt.

cc) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 5a
eingefügt:
„5a. In den Fällen des $ 4 Abs. 1 Satz 7

zweiter Halbsatz ist das Wirtschaftsgut
mit dem gemeinen Wert anzusetzen.“

b) InAbsatz2 Satz 1und4wirdjeweilsdieAngabe
„Absatz 1 Nr. 5 oder 6“ durch die Angabe „Ab-
satz 1 Nr. 5 bis 6“ ersetzt.

c) In Absatz 4 wird die Angabe „$ 4 Abs. 1 Satz 5“
durch die Angabe „8 4 Abs. 1 Satz 7“ ersetzt.

„(7) $ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 1a, Abs. 2
Satz 2 und 3, 88 15a und 15b sind entsprechend
anzuwenden.“

fügt:
„(1a) In den Fällen des $ 4 Abs. 1 Satz 4 ist der

Gewinn aus einer späteren Veräußerung der Anteile
ungeachtet der Bestimmungen eines Abkommens
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung in der glei-
chen Art und Weise zu besteuern, wie die Veräuße-
rung dieser Anteile an der Europäischen Gesell-
schaft oder Europäischen Genossenschaft zu be-
steuern gewesen wäre, wenn keine Sitzverlegung
stattgefunden hätte. Dies gilt auch, wenn später
die Anteile verdeckt in eine Kapitalgesellschaft ein-
gelegt werden, die Europäische Gesellschaft oder
Europäische Genossenschaft aufgelöst wird oder
wenn ihr Kapital herabgesetzt und zurückgezahlt
wird oder wenn Beträge aus dem steuerlichen Ein-
lagenkontoim Sinne des $ 27 des Körperschaft-
steuergesetzes ausgeschüttet oder zurückgezahlt
werden.“
Dem $ 16 wird folgender Absatz 5 angefügt:

„(5) Werden bei einer Realteilung, bei der Teilbe-
triebe auf einzelne Mitunternehmer übertragen wer-
den, Anteile an einer Körperschaft, Personenverei-
nigung oder Vermögensmasse unmittelbar oder
mittelbar von einem nicht von 8 8b Abs. 2 des Kör-
perschaftsteuergesetzes begünstigten Steuer-
pflichtigen auf einen von $ 8b Abs. 2 des Körper-
schaftsteuergesetzes begünstigten Mitunternehmer
übertragen, ist abweichend von Absatz 3 Satz 2
rückwirkend auf den Zeitpunkt der Realteilung der
gemeine Wert anzusetzen, wenn der überneh-
mende Mitunternehmer die Anteile innerhalb eines
Zeitraums von sieben Jahren nach der Realteilung

unmittelbar oder mittelbar veräußert oder durch ei-
nenVorgangnach$ 22Abs. 1Satz6 Nr.1bis5 des
Umwandlungssteuergesetzes weiter überträgt; 8 22
Abs. 2 Satz 3 des Umwandlungssteuergesetzes gilt
entsprechend.“
&17wie folgtgeändert:
a) Nach Absatz 2 Satz 2 werdenfolgendeSätze

eingefügt:
„Weist der Veräußerer nach, dass ihm die Anteile
bereits im Zeitpunkt der Begründung der unbe-
schränktenSteuerpflichtnach$ 1 Abs. 1 zuzu-
rechnen waren und dass der bis zu diesem Zeit-
punkt entstandene \Vermögenszuwachs auf
Grund gesetzlicher Bestimmungen des Weg-
zugsstaats im Wegzugsstaat einer der Steuer
nach 8 6 des Außensteuergesetzes vergleichba-
ren Steuer unterlegen hat, tritt an die Stelle der
Anschaffungskosten der Wert, den der Weg-
zugsstaat bei der Berechnung der der Steuer
nach 8 6 des Außensteuergesetzes vergleichba-
ren Steuer angesetzt hat, höchstens jedoch der
gemeineWert.Satz 3 ist in den Fällendes $ 6
Abs. 3 des Außensteuergesetzes nicht anzuwen-
den.“

b) Absatz4 Satz 1 wirdwiefolgtgefasst:
„Als Veräußerung im Sinne des Absatzes 1 gilt
auch die Auflösung einer Kapitalgesellschaft,
die Kapitalherabsetzung, wenn das Kapital zu-
rückgezahlt wird, und die Ausschüttung oder Zu-
rückzahlung von Beträgen aus dem steuerlichen
Einlagenkontoim Sinne des $ 27 des Körper-
schaftsteuergesetzes.“

c) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze 5 bis 7
angefügt:

„(5)Die Beschränkungoder der Ausschluss
des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik
Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der
Veräußerung der Anteile an einer Kapitalgesell-
schaft im Fall der Verlegung des Sitzes oder
des OrtsderGeschäftsleitungder Kapitalgesell-
schaft in einen anderen Staat stehen der Veräu-
ßBerungder Anteile zum gemeinen Wert gleich.
Dies gilt nicht in den Fällen der Sitzverlegung
einer Europäischen Gesellschaft nach Artikel 8
derVerordnung(EG)Nr.2157/2001undderSitz-
verlegung einer anderen Kapitalgesellschaft in
einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union. In diesen Fällen ist der Gewinn aus einer
späteren Veräußerung der Anteile ungeachtet
der Bestimmungen eines Abkommens zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung in der gleichen
Art und Weise zu besteuern, wie die Veräuße-
rung dieser Anteile zu besteuern gewesen wäre,
wenn keine Sitzverlegung stattgefunden hätte.
& 15Abs. 1aSatz 2 ist entsprechendanzuwen-
den.

(6) AlsAnteileimSinnedesAbsatzes1Satz1
gelten auch Anteile an Kapitalgesellschaften, an
denen der Veräußerer innerhalb der letzten fünf
Jahre am Kapital der Gesellschaft nicht unmittel-
bar oder mittelbar zu mindestens 1 Prozent be-
teiligt war, wenn



1. die Anteile auf Grund eines Einbringungsvor-
gangs im Sinne des Umwandlungssteuerge-
setzes, bei dem nicht der gemeine Wert zum
Ansatz kam, erworben wurden und

2. zum Einbringungszeitpunkt für die einge-
brachten Anteile die Voraussetzungen von
Absatz 1 Satz 1 erfüllt waren oder die Anteile
auf einer Sacheinlage im Sinne von $ 20
Abs. 1 des Umwandlungssteuergesetzes
vom 7. Dezember 2006 (BGBl. | S. 2782,
2791) in der jeweils geltenden Fassung be-
ruhen.
(7)AlsAnteileimSinnedesAbsatzes1Satz 1

gelten auch Anteile an einer Genossenschaft
einschließlich der Europäischen Genossen-
schaft.“

In8 18Abs. 4 wirdSatz 2 wiefolgtgefasst:
„8 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 1a, Abs. 2 Satz 2
und 3, 8$ 15a und 15b sind entsprechend anzu-
wenden.“
&20Abs. 1 wirdwie folgtgeändert:
a) In Nummer 2 Satz 1 werden die Wörter „unbe-

schränkt steuerpflichtigen“ gestrichen.
b) In Nummer 2 Satz 2 wird die Angabe „$ 28 Abs. 2

Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes“ durch
die Angabe „$ 28 Abs. 2 Satz 2 und 4 des Kör-
perschaftsteuergesetzes“ ersetzt.

c) Nummer 10 Buchstabe b wird wie folgt geän-
dert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe „$ 21 Abs. 3 des

Umwandlungssteuergesetzes“ durch die
Angabe „$ 22 Abs. 4 des Umwandlungs-
steuergesetzes“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wirdder zweiteHalbsatzwie folgt
gefasst:
„In Fällen der Einbringung nach dem Sechs-
ten und des Formwechsels nach dem Ach-
ten Teil des Umwandlungssteuergesetzes
gelten die Rücklagen als aufgelöst.“

&23wirdwiefolgtgeändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „sowie der

Antragnach$ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Um-
wandlungssteuergesetzes“ gestrichen.

b) In Absatz 1 Satz 3 werden hinter dem Wort „Pri-
vatvermögen“ das Komma sowie die Angabe
„der Antrag nach 8 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des
Umwandlungssteuergesetzes“ gestrichen.

c) In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „oder nach
den 88 20, 21 des Umwandlungssteuergeset-
zes“ gestrichen.

Dem8 43bAbs. 1wirdfolgenderSatz angefügt:
„Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Kapitalerträge im
Sinne des 8 20 Abs. 1 Nr. 1, die anlässlich der Li-
quidation oder Umwandlung einer Tochtergesell-
schaftzufließen.“
In 8 44 Abs. 6 Satz 2 und 5 wird jeweils die Angabe
„8 21 Abs. 3 des Umwandlungssteuergesetzes“
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durch die Angabe „$ 22 Abs. 4 des Umwandlungs-
steuergesetzes“ ersetzt.

a) Nummer 2 Buchstabe e wird wie folgt gefasst:
„e) die unter den Voraussetzungen des $ 17 er-

zielt werden, wenn es sich um Anteile an ei-
ner Kapitalgesellschaft handelt,
aa) die ihrenSitz oder ihreGeschäftsleitung

im Inland hat oder
bb)bei deren Erwerbauf Grund eines An-

trags nach 8 13 Abs. 2 oder $ 21 Abs. 2
Satz 3 Nr. 2 des Umwandlungssteuerge-
setzes nicht der gemeine Wert der ein-
gebrachten Anteile angesetzt worden
ist oder auf die $ 17 Abs. 5 Satz 2 anzu-
wenden war, oder“.

b) Nummer2 Buchstabef Satz 2 wirdwiefolgtge-
fasst:
„Als Einkünfte aus Gewerbebetrieb gelten auch
die Einkünfte aus Tätigkeiten im Sinne dieses
Buchstabens, die von einer Körperschaft im
Sinne des $ 2 Nr. 1 des Körperschaftsteuerge-
setzes erzielt werden, die mit einer Kapitalgesell-
schaft oder sonstigen juristischen Person im
Sinne des & 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Körper-
schaftsteuergesetzes vergleichbar ist;“.

c) Nummer 8 wird wie folgt gefasst:
„8. sonstige Einkünfte im Sinne des & 22 Nr. 2,

soweit es sich um private Veräußerungsge-
schäfte handelt, mit
a) inländischen Grundstücken,
b) inländischen Rechten, die den Vorschrif-

ten des bürgerlichen Rechts über Grund-
stücke unterliegen, oder

c) Anteilen an Kapitalgesellschaften
aa)mit Geschäftsleitungoder Sitz im In-

land oder
bb)beiderenErwerbaufGrundeinesAn-

trags nach $ 13 Abs. 2 oder $ 21
Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 des Umwand-
lungssteuergesetzes nicht der ge-
meine Wert der eingebrachten Anteile
angesetzt worden ist oder auf die 8 17
Abs. 5 Satz 2 anzuwenden war

bei BeteiligungimSinnedes $ 17Abs. 1
oder Abs. 6;“.

a) In Absatz 3 Satz 5 werden die Jahreszahl „2008“
durch die Jahreszahl „2005“ ersetzt und nach
Satz 5 folgenderSatz angefügt:
„$ 2a Abs. 4 ist für die Veranlagungszeiträume
2006 bis 2008 in der folgenden Fassung anzu-
wenden:

(4)Wird eine in einem ausländischenStaat
belegene Betriebsstätte
1. in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt oder
2. entgeltlich oder unentgeltlich übertragen oder
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3. aufgegeben, jedoch die ursprünglich von der
Betriebsstätte ausgeübte Geschäftstätigkeit
ganz oder teilweise von einer Gesellschaft,
an der der inländische Steuerpflichtige zu
mindestens 10 Prozent unmittelbar oder mit-
telbar beteiligt ist, oder von einer ihm nahe
stehenden Person im Sinne des & 1 Abs. 2
des Außensteuergesetzes fortgeführt,

so ist ein nach Absatz 3 Satz 1 und 2 abgezoge-
ner Verlust, soweit er nach Absatz 3 Satz 3 nicht
wieder hinzugerechnet worden ist oder nicht
noch hinzuzurechnen ist, im Veranlagungszeit-
raum der Umwandlung, Übertragung oder Auf-
gabe in entsprechender Anwendung des Absat-
zes 3 Satz 3 dem Gesamtbetragder Einkünfte
hinzuzurechnen. Satz 1 gilt entsprechend bei
Beendigung der unbeschränkten Einkommen-
steuerpflicht($ 1 Abs. 1) durch Aufgabe des
Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts
oder bei Beendigung der unbeschränkten Kör-
perschaftsteuerpflicht($ 1 Abs. 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes) durch Verlegung des
SitzesoderdesOrtsderGeschäftsleitungsowie
beiunbeschränkterEinkommensteuerpflicht(&1
Abs. 1) oder unbeschränkter Körperschaftsteu-
erpflicht($ 1 Abs. 1 des Körperschaftsteuerge-
setzes) bei Beendigung der Ansässigkeit im In-
land auf Grund der Bestimmungen eines Ab-
kommens zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung.“

Dem Absatz 4b wird folgender Satz angefügt:

„8 3 Nr. 40 Satz 3 und 4 in der am 12. Dezember
2006 geltenden Fassung ist für Anteile, die ein-
bringungsgeborenim Sinne des $ 21 des Um-
wandlungssteuergesetzes in der am 12. Dezem-
ber 2006 geltenden Fassung sind, weiter anzu-
wenden.“

Dem Absatz 8a wird folgender Satz angefügt:

„8 3c Abs. 2 Satz 3 und 4 in der am 12. Dezem-
ber 2006 geltenden Fassung ist für Anteile, die
einbringungsgeborenim Sinne des $ 21 des
Umwandlungssteuergesetzes in der am 12. De-
zember 2006 geltenden Fassung sind, weiter an-
zuwenden.“

Nach Absatz 8a wird folgender Absatz 8b einge-
fügt:

„(8b)$ 4 Abs. 1 inder FassungdesArtikels1
des Gesetzesvom 7. Dezember2006 (BGBl. |
S. 2782)isterstmalsfürnachdem31.Dezember
2005 endende Wirtschaftsjahre anzuwenden.“

Absatz 16 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„8 6 Abs. 1 in der Fassung des Artikels 1 des
Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I
S. 2782)isterstmalsfürnachdem31.Dezember
2005 endende Wirtschaftsjahre anzuwenden.“

Dem Absatz 18b wird folgender Satz angefügt:

„8 6b Abs. 10 Satz 11 in der am 12. Dezember
2006 geltenden Fassung ist für Anteile, die ein-
bringungsgeborenim Sinne des $ 21 des Um-

wandlungssteuergesetzes in der am 12. Dezem-
ber 2006 geltenden Fassung sind, weiter anzu-
wenden.“
Dem Absatz 30a wird folgender Satz angefügt:
„S 13 Abs. 7, 8 15 Abs. 1a sowie & 18 Abs. 4
Satz 2 in der FassungdesArtikels1 des Geset-
zes vom 7. Dezember2006 (BGBl. | S. 2782)
sind erstmals für nach dem 31. Dezember 2005
endende Wirtschaftsjahre anzuwenden.“
Dem Absatz 34 wird folgender Satz 7 angefügt:
„S 16 Abs. 5 in der Fassung des Gesetzes vom
7. Dezember2006(BGBl. I S. 2782)ist erstmals
anzuwenden, wenn die ursprüngliche Übertra-
gung der veräußerten Anteile nach dem 12. De-
zember 2006 erfolgt ist.“
Dem Absatz 37a werden folgende Sätze ange-
fügt:
„8 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b Satz 1 in der am
12. Dezember 2006 geltenden Fassung ist für
Anteile, die einbringungsgeboren im Sinne des
& 21 des Umwandlungssteuergesetzes in der
am 12. Dezember 2006 geltenden Fassung sind,
weiter anzuwenden. 8 20 Abs. 1 Nr. 10 Buch-
stabe b Satz 2 zweiter Halbsatz in der Fassung
des Artikels 1 des Gesetzes vom 7. Dezember
2006 (BGBl. | S. 2782)ist erstmalsauf Einbrin-
gungen oder Formwechsel anzuwenden, für die
das Umwandlungssteuergesetz in der Fassung
des Artikels 6 des Gesetzes vom 7. Dezember
2006 (BGBl. I S. 2782)anzuwendenist. $ 20
Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b Satz 2 zweiter Halb-
satz ist auf Einbringungen oder Formwechsel,
für die das Umwandlungssteuergesetz in der
Fassung des Artikels 6 des Gesetzes vom 7. De-
zember2006(BGBl. I S. 2782)nochnichtanzu-
wenden ist, in der folgenden Fassung anzuwen-
den:
„In Fällen der Einbringung nach dem Achten und
des Formwechsels nach dem Zehnten Teil des
Umwandlungssteuergesetzes gelten die Rückla-
gen als aufgelöst.““
Dem Absatz 39 wird folgender Satz angefügt:
„S 23 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie $ 23 Abs. 3
Satz 3 in der am 12. Dezember 2006 geltenden
Fassung sind für Anteile, die einbringungsgebo-
renimSinnedes $ 21 des Umwandlungssteuer-
gesetzes in der am 12. Dezember 2006 gelten-
den Fassung sind, weiter anzuwenden.“
Dem Absatz 55e wird folgender Satz angefügt:
„S 44 Abs. 6 Satz 2 und 5 in der am 12. Dezem-
ber 2006 geltenden Fassung sind für Anteile, die
einbringungsgeborenim Sinne des & 21 des
Umwandlungssteuergesetzes in der am 12. De-
zember 2006 geltenden Fassung sind, weiter an-
zuwenden.“
Absatz 57 wird wie folgt gefasst:

„(57) 8 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe e und f so-
wie Nr. 8 in der Fassung des Gesetzes vom
7. Dezember2006(BGBl. I S. 2782)isterstmals



für den Veranlagungszeitraum 2006 anzuwen-
den.“

Artikel 2
Änderung

der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung

Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in

„(4) ImFallderVerfügungüberAnteilean Kapital-
gesellschaften durch einen Anteilseigner, der nicht
nach & 1 Abs. 1 des Gesetzes unbeschränkt steuer-
pflichtig ist, ist zusätzlich bei dem Finanzamt An-
zeige zu erstatten, das bei Beendigung einer zuvor
bestehenden unbeschränkten Steuerpflicht des An-
teilseigners oder bei unentgeltlichem Erwerb dessen
Rechtsvorgängers nach $ 19 der Abgabenordnung
für die Besteuerung des Anteilseigners zuständig
war.“

. 8 84wirdwiefolgtgeändert:
a) Absatz 3b wird wie folgt gefasst:

„(Sb)8 54Abs. 4 inderFassungdesArtikels2
des Gesetzesvom 7. Dezember2006 (BGBl. |
S. 2782)isterstmalsaufVerfügungenüberAnteile
an Kapitalgesellschaften anzuwenden, die nach
dem 31. Dezember 2006 beurkundet werden.“

b) Die bisherigen Absätze 3b bis 3h werden die Ab-
sätze 3c bis 3i.

Artikel 3
Änderung

des Körperschaftsteuergesetzes
Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) DieAngabezu $ 12wirdwie folgtgefasst:
„Verlust oder Beschränkung des
Besteuerungsrechts der
Bundesrepublik Deutschland 8 12“.

b) DieAngabezu $ 40wirdwie folgtgefasst:
„Umwandlung, Liquidation und
Verlegungdes Sitzes 8 40“.

2.8 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„1. Kapitalgesellschaften (insbesondere Europäi-
sche Gesellschaften, Aktiengesellschaften,
Kommanditgesellschaften auf Aktien, Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung);

2. Genossenschafteneinschließlichder Europäi-
schen Genossenschaften;“.

„(2)BeiunbeschränktSteuerpflichtigenimSinne
des 8 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 sind alle Einkünfte als
Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu behandeln.“

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 3 wird die Angabe „sowie Gewinne

imSinnedes$ 21Abs. 2des Umwandlungs-
steuergesetzes“ gestrichen.

bb)Nach Satz 4 wird folgenderSatz eingefügt:
„Satz 4 gilt außer für Gewinne aus dem An-
satz mit dem Wert, der sich nach $ 6 Abs. 1
Nr. 2 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes
ergibt, auch für steuerwirksam vorgenom-
mene Abzüge nach $ 6b des Einkommen-
steuergesetzes und ähnliche Abzüge.“

b) Absatz4 wirdaufgehoben.

manditgesellschaft auf Aktien“ die Wörter „und bei
vergleichbaren Kapitalgesellschaften“ eingefügt.

a) In Absatz 1 werden die Wörter „eine unbe-
schränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft,
eine unbeschränkt steuerpflichtige Erwerbs-
oder Wirtschaftsgenossenschaft oder ein unbe-
schränkt steuerpflichtiger Versicherungsverein
auf Gegenseitigkeit“ durch die Angabe „ein un-
beschränktSteuerpflichtigerim Sinne des & 1
Abs. 1 Nr. 1 bis 3“ ersetzt.

b) In Absatz 7 werden die Wörter „der Kapitalge-
sellschaft, der Erwerbs- oder Wirtschaftsgenos-
senschaft oder des Versicherungsvereins auf
Gegenseitigkeit“ durch die Angabe „des unbe-
schränkt Steuerpflichtigenim Sinne des $&1
Abs. 1 Nr. 1 bis 3“ ersetzt.

„8 12
Verlust oder

Beschränkung des Besteuerungs-
rechts der Bundesrepublik Deutschland

(1)Wird bei der Körperschaft,Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse das Besteuerungs-
recht der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich
des Gewinns aus der Veräußerung oder der Nut-
zung eines Wirtschaftsguts ausgeschlossen oder
beschränkt, gilt dies als Veräußerung oder Überlas-
sung des Wirtschaftsguts zum gemeinen Wert; & 4
Abs. 1 Satz 4, 8 15 Abs. 1a des Einkommensteuer-
gesetzes gelten entsprechend.
(2)Wirddas Vermögeneinerbeschränktsteuer-

pflichtigen Körperschaft, Personenvereinigung oder
Vermögensmasse als Ganzes auf eine andere Kör-
perschaft desselben ausländischen Staates durch
einen Vorgang übertragen, der einer Verschmelzung
im Sinne des $ 2 des Umwandlungsgesetzes vom
28.Oktober1994(BGBl. | S. 3210,1995I S. 428),
das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom



9. Dezember2004(BGBl. | S. 3214)geändertwor-
den ist, in der jeweils geltenden Fassung vergleich-
bar ist, sind die übergehenden Wirtschaftsgüter ab-
weichend von Absatz 1 mit dem Buchwert anzuset-
zen, soweit

1. sichergestellt ist, dass sie später bei der über-
nehmenden Körperschaft der Besteuerung mit
Körperschaftsteuer unterliegen,

2. das Recht der Bundesrepublik Deutschland hin-
sichtlich der Besteuerung der übertragenen
Wirtschaftsgüter bei der übernehmenden Kör-
perschaft nicht beschränkt wird,

3. eine Gegenleistung nicht gewährt wird oder in
Gesellschaftsrechten besteht und

4. wenn der übernehmende und der übertragende
Rechtsträger nicht die Voraussetzungen des $ 1
Abs. 2 Satz 1 und 2 des Umwandlungssteuerge-
setzes vom 7. Dezemer 2006 (BGBl. I S. 2782,
2791) in der jeweils geltenden Fassung erfüllen.

Wird das Vermögen einer Körperschaft durch einen
Vorgang im Sinne des Satzes 1 auf eine andere Kör-
perschaft übertragen, gilt $ 13 des Umwandlungs-
steuergesetzes für die Besteuerung der Anteilseig-
ner der übertragenden Körperschaft entsprechend.

(3) Verlegt eine Körperschaft, Vermögensmasse
oder Personenvereinigung ihre Geschäftsleitung
oder ihren Sitz und scheidet sie dadurch aus der
unbeschränkten Steuerpflicht in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem Staat
aus, auf den das Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum Anwendung findet, gilt sie
als aufgelöst, und & 11 ist entsprechend anzuwen-
den. Gleiches gilt, wenn die Körperschaft, Vermö-
gensmasse oder Personenvereinigung auf Grund
eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung infolge der Verlegung ihres Sitzes oder
ihrerGeschäftleitungals außerhalbdes Hoheitsge-
bietes der in Satz 1 genannten Staaten ansässig
anzusehen ist. An die Stelle des zur Verteilung kom-
menden Vermögens tritt der gemeine Wert des vor-
handenen Vermögens.“

. In 8 14 Abs. 1 werden nach den Wörtern „Verpflich-
tet sich eine“ die Wörter „Europäische Gesell-
schaft“ und ein Komma eingefügt.

. 8 15Satz 1 Nr.2 wirdwie folgtgefasst:

„2. & 8b Abs. 1 bis 6 dieses Gesetzes sowie & 4
Abs. 6 des Umwandlungssteuergesetzes sind
bei der Organgesellschaft nicht anzuwenden.
Sind in dem dem Organträgerzugerechneten
Einkommen Bezüge, Gewinne oder Gewinnmin-
derungenimSinnedes$ 8bAbs. 1 bis3 dieses
Gesetzes oder mit solchen Beträgen zusam-
menhängendeAusgaben im Sinne des $&3c
Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes oder ein
Übernahmeverlust im Sinne des & 4 Abs. 6 des
Umwandlungssteuergesetzes enthalten, sind
&8b dieses Gesetzes, 8 4 Abs. 6 des Umwand-
lungssteuergesetzessowie&3 Nr.40 und$ Sc
Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes bei der

Ermittlung des Einkommens des Organträgers
anzuwenden.“

a) In Absatz 1 wirdSatz 6 aufgehobenundSatz 3
durch folgende Sätze ersetzt:
„Leistungen der Kapitalgesellschaft mit Aus-
nahme der Rückzahlung von Nennkapital im
Sinne des & 28 Abs. 2 Satz 2 mindern das steu-
erliche Einlagekonto unabhängig von ihrer han-
delsrechtlichen Einordnung nur, soweit sie den
auf den Schluss des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahrs ermittelten ausschüttbaren Gewinn
übersteigen(Einlagenrückgewähr).Der Bestand
des steuerlichen Einlagekontos kann durch Leis-
tungen nicht negativ werden; Absatz 6 bleibt un-
berührt.“

b) NachAbsatz2 Satz2 wirdfolgenderSatzeinge-
fügt:
„Bei Eintritt in die unbeschränkte Steuerpflicht
ist der zum Zeitpunkt des Eintritts in die Steuer-
pflicht vorhandene Bestand der nicht in das
Nennkapital geleisteten Einlagen gesondert fest-
zustellen; der gesondert festgestellte Bestand
gilt als Bestand des steuerlichen Einlagekontos
am Ende des vorangegangenen Wirtschafts-
jahrs.“

c) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
„(5) Ist für eine Leistung der Kapitalgesell-

schaft die Minderung des Einlagekontos zu
niedrig bescheinigt worden, bleibt die der Be-
scheinigung zugrunde gelegte Verwendung un-
verändert. Ist für eine Leistung bis zum Tag der
Bekanntgabe der erstmaligen Feststellung im
Sinne des Absatzes 2 zum Schluss des Wirt-
schaftsjahrs der Leistung eine Steuerbescheini-
gung im Sinne des Absatzes 3 nicht erteilt wor-
den, gilt der Betrag der Einlagenrückgewähr als
mit 0 Euro bescheinigt. In den Fällen der Sätze 1
und 2 ist eine Berichtigung oder erstmalige Er-
teilung von Steuerbescheinigungen imSinne des
Absatzes 3 nicht zulässig. In anderen Fällen ist
die auf den überhöht ausgewiesenen Betrag der
Einlagenrückgewähr entfallende Kapitalertrag-
steuer durch Haftungsbescheid geltend zu ma-
chen; $ 44 Abs. 5 Satz 1 zweiter Halbsatz des
Einkommensteuergesetzes gilt insoweit nicht.
Die Steuerbescheinigungen können berichtigt
werden. Die Feststellung im Sinne des Absat-
zes 2 für das Wirtschaftsjahr, in dem die entspre-
chende Leistung erfolgt ist, ist an die der Kapi-
talertragsteuerhaftung nach Satz 4 zugrunde ge-
legte Einlagenrückgewähr anzupassen.“

d) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 ange-
fügt:

„(8 Eine Einlagenrückgewährkönnen auch
Körperschaften oder Personenvereinigungen er-
bringen, die in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union der unbeschränkten Steuer-
pflicht unterliegen, wenn sie Leistungen imSinne
des 8 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 9 des Einkommen-
steuergesetzes gewähren können. Die Einlagen-
rückgewähr ist in entsprechender Anwendung
der Absätze 1 bis 6 und der 88 28 und 29 zu



ermitteln.Derals LeistungimSinnedesSatzes1
zu berücksichtigende Betrag wird auf Antrag der
Körperschaft oder Personenvereinigung für den
jeweiligen Veranlagungszeitraum gesondert fest-
gestellt. Der Antrag ist nach amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck bis zum Ende des Kalender-
jahrs zu stellen, das auf das Kalenderjahr folgt,
in dem die Leistung erfolgt ist. Zuständig für die
gesonderte Feststellung ist die Finanzbehörde,
die im Zeitpunkt der Abgabe des Antrags nach
& 20 der Abgabenordnung für die Besteuerung
nach dem Einkommen örtlich zuständig ist. Bei
Körperschaften oder Personenvereinigungen, für
die im Zeitpunkt der Antragstellung nach $ 20
der Abgabenordnung keine Finanzbehörde zu-
ständig ist, ist abweichend von Satz 5 das Bun-
deszentralamt für Steuern zuständig. Im Antrag
sind die für die Berechnung der Einlagenrückge-
währ erforderlichen Umstände darzulegen. In die
Bescheinigung nach Absatz 3 ist das Aktenzei-
chen der nach Satz 5 oder 6 zuständigen Be-
hörde aufzunehmen. Soweit Leistungen nach
Satz 1 nicht gesondert festgestellt worden sind,
gelten sie als Gewinnausschüttung, die beim An-
teilseignerzu Einnahmenim Sinne des $&20
Abs. 1 Nr. 1 oder 9 des Einkommensteuergeset-
zes führen.“

In 8 28 wird Absatz 2 wie folgt gefasst:
„(2) Im Fall der Herabsetzungdes Nennkapitals

oder der Auflösung der Körperschaft wird zunächst
der Sonderausweis zum Schluss des vorangegan-
genen Wirtschaftsjahrs gemindert; ein übersteigen-
der Betrag ist dem steuerlichen Einlagekonto gut-
zuschreiben, soweit die Einlage in das Nennkapital
geleistet ist. Die Rückzahlung des Nennkapitals gilt,
soweit der Sonderausweis zu mindern ist, als Ge-
winnausschüttung, die beim Anteilseigner zu Bezü-
genimSinnedes$ 20Abs. 1Nr.2 des Einkommen-
steuergesetzes führt. Ein den Sonderausweis über-
steigender Betrag ist vom positiven Bestand des
steuerlichen Einlagekontos abzuziehen. Soweit der
positive Bestand des steuerlichen Einlagekontos
für den Abzug nach Satz 3 nicht ausreicht, gilt die
Rückzahlung des Nennkapitals ebenfalls als Ge-
winnausschüttung, die beim Anteilseigner zu Bezü-
genimSinnedes$ 20Abs. 1Nr.2 des Einkommen-
steuergesetzes führt.“
&29wirdwiefolgtgeändert:
a) Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

„(5)DievorstehendenAbsätzegeltensinnge-
mäß für andere unbeschränkt steuerpflichtige
Körperschaften und Personenvereinigungen,
die Leistungen im Sinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 1, 9
und 10 des Einkommensteuergesetzes gewäh-
ren können.“

b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 ange-
fügt:

„(6)War für die übertragendeKörperschaft
oder Personenvereinigung ein Einlagekonto bis-
her nicht festzustellen, tritt für die Anwendung
der vorstehenden Absätze an die Stelle des Ein-
lagekontos der Bestand der nicht in das Nenn-
kapital geleisteten Einlagen zum Zeitpunkt des
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Vermögensübergangs. & 27 Abs. 8 gilt entspre-
chend.“

&34wirdwiefolgtgeändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit
in den folgenden Absätzen nichts anderes be-
stimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2006 anzuwenden.“

b) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 7a einge-
fügt:

„(7a) 8 8b Abs. 4 in der am 12. Dezember
2006 geltenden Fassung ist für Anteile weiter
anzuwenden, die einbringungsgeboren im Sinne
des $ 21 des Umwandlungssteuergesetzes in
der am 12. Dezember 2006 geltenden Fassung
sind, und für Anteile im Sinne des $ 8b Abs. 4
Satz 1 Nr. 2, die auf einer Übertragung bis zum
12. Dezember 2006 beruhen.“

c) DemAbsatz8 werdenfolgendeSätzeangefügt:
„8 12 Abs. 1 und 3 in der Fassung des Artikels 3
des Gesetzesvom 7. Dezember2006 (BGBl. |
S. 2782)sinderstmalsfür nachdem31.Dezem-
ber 2005 endende Wirtschaftsjahre anzuwen-
den. $ 12 Abs. 2 in der Fassung des Artikels 3
des Gesetzesvom 7. Dezember2006 (BGBl. |
S. 2782)isterstmalsaufVorgängeanzuwenden,
die nach dem 12. Dezember 2006 zur Eintragung
in ein öffentliches Register angemeldet werden.
& 12Abs. 2 Satz 2 in der in Satz 1 genannten
Fassung ist letztmals auf Vorgänge anzuwenden,
die bis zum 13. Dezember 2006 zur Eintragung
in ein Öffentliches Register angemeldet werden.“

d) DemAbsatz 10 werdenfolgendeSätze ange-
fügt:
„S 15 Satz 1 Nr. 2 in der am 12. Dezember 2006
geltenden Fassung ist weiter anzuwenden, so-
weit in dem dem Organträger zuzurechnenden
Einkommen der Organgesellschaft ein Übernah-
megewinnim Sinne des $ 4 Abs. 7 des Um-
wandlungssteuergesetzes in der am 21. Mai
2003 geltenden Fassung enthalten ist.“

e) DemAbsatz 14wirdfolgenderSatz angefügt:
„8 40 Abs. 3 in der Fassung der Bekanntma-
chungvom 15.Oktober2002(BGBl. I S. 4144)
ist letztmals für Liquidationen anzuwenden, die
vor dem 13. Dezember 2006 abgeschlossen
worden sind.“

f) Nach Absatz 14 wird folgender Absatz 15 ange-
fügt:

„(15)8 40 in der Fassungdes Artikels3 des
Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. |
S. 2782)ist erstmalsauf Umwandlungenanzu-
wenden, bei denen die Anmeldung zur Eintra-
gung in ein Öffentliches Register nach dem
12. Dezember 2006 erfolgt ist.“

Dem 8 37 werden folgende Absätze 4 bis 7 ange-
fügt:

„(4)Das Körperschaftsteuerguthabenwird letzt-
malig auf den 31. Dezember 2006 ermittelt. Geht
das Vermögen einer unbeschränkt steuerpflichtigen
Körperschaft durch einen der in $ 1 Abs. 1 des Um-



wandlungssteuergesetzes vom 7. Dezember 2006
(BGBl. I S. 2782, 2791) in der jeweils geltenden
Fassung genannten Vorgänge, bei denen die An-
meldung zur Eintragung in ein öffentliches Register
nach dem 12. Dezember 2006 erfolgt, ganz oder
teilweise auf einen anderen Rechtsträger über, wird
das Körperschaftsteuerguthaben bei der übertra-
genden Körperschaft letztmalig auf den vor dem
31. Dezember 2006 liegenden steuerlichen Übertra-
gungsstichtag ermittelt. Wird das Vermögen einer
Körperschaft oder Personenvereinigung im Rah-
men einer Liquidation im Sinne des $ 11 nach
dem 12. Dezember 2006 und vor dem 31. Dezember
2006 verteilt, wird das Körperschaftsteuerguthaben
letztmalig auf den Stichtag ermittelt, auf den die Li-
quidationsschlussbilanz erstellt wird. Die Absätze 1
bis 3 sind letztmals auf Gewinnausschüttungen und
in den Fällen der Liquidation auf Liquidationsraten,
andere Ausschüttungen und sonstige Leistungen
anzuwenden, die vor dem 31. Dezember 2006 oder
dem nach Satz 2 maßgebendenZeitpunkterfolgt
sind.
(5) DieKörperschafthat innerhalbeinesAuszah-

lungszeitraums von 2008 bis 2017 einen Anspruch
auf Auszahlung des Körperschaftsteuerguthabens
in zehn gleichen Jahresbeträgen. Der Anspruch
entsteht mit Ablauf des 31. Dezember 2006 oder
des nach Absatz 4 Satz 2 maßgebendenTages.
Der Anspruch wird für den gesamten Auszahlungs-
zeitraum festgesetzt. Für das Jahr der Bekanntgabe
des Bescheids und die vorangegangenen Jahre ist
der Anspruch innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Bescheids, für jedes weitere Jahr
des Auszahlungszeitraums jeweils am 30. Septem-
ber auszuzahlen. Der Anspruch ist nicht verzinslich.
Die Festsetzungsfrist für die Festsetzung des An-
spruchs läuft nicht vor Ablauf des Jahres ab, in
dem der letzte Jahresbetrag fällig geworden ist.
(6)Wirdder Bescheidüberdie Festsetzungdes

Anspruchs nach Absatz 5 aufgehoben oder geän-
dert, wird der Betrag, um den der Anspruch, der
sich aus dem geänderten Bescheid ergibt, die
Summe der Auszahlungen, die bis zur Bekanntgabe
des neuen Bescheids geleistet worden sind, über-
steigt, auf die verbleibenden Fälligkeitstermine des
Auszahlungszeitraums verteilt. Ist die Summe der
Auszahlungen, die bis zur Bekanntgabe des neuen
Bescheids geleistet worden sind, größer als der
Auszahlungsanspruch, der sich aus dem geänder-
ten Bescheid ergibt, ist der Unterschiedsbetrag in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Be-
scheids zu entrichten.
(7) ErträgeundGewinnminderungender Körper-

schaft, die sich aus der Anwendung des Absatzes 5
ergeben, gehören nicht zu den Einkünften im Sinne
des Einkommensteuergesetzes. Die Auszahlung ist
aus den Einnahmen an Körperschaftsteuer zu leis-
ten.“
&40wirdwiefolgtgefasst:

„S40
Umwandlung,

Liquidation und Verlegung des Sitzes
(1)GehtdasVermögeneinerunbeschränktsteu-

erpflichtigen Körperschaft durch Verschmelzung

nach $ 2 des Umwandlungsgesetzes auf eine unbe-
schränkt steuerpflichtige Körperschaft über, ist der
unbelasteteTeilbetraggemäß& 38 dem entspre-
chenden Betrag der übernehmenden Körperschaft
hinzuzurechnen.

(2)Geht Vermögeneiner unbeschränktsteuer-
pflichtigen Körperschaft durch Aufspaltung oder
AbspaltungimSinnedes $ 123Abs. 1 und 2 des
Umwandlungsgesetzes auf eine unbeschränkt
steuerpflichtige Körperschaft über, ist der in Ab-
satz 1 genannte Betrag der übertragenden Körper-
schaft einer übernehmenden Körperschaft im Ver-
hältnis der übergehenden Vermögensteile zu dem
bei der übertragenden Körperschaft vor dem
Übergang bestehenden Vermögen zuzuordnen,
wie es in der Regel in den Angaben zum Umtausch-
verhältnis der Anteile im Spaltungs- und Übernah-
mevertragoder im Spaltungsplan($ 126 Abs. 1
Nr.3, 8 136des Umwandlungsgesetzes)zumAus-
druck kommt. Entspricht das Umtauschverhältnis
der Anteile nicht dem Verhältnis der übergehenden
Vermögensteile zu dem bei der übertragenden Kör-
perschaft vor der Spaltung bestehenden Vermögen,
ist das Verhältnis der gemeinen Werte der überge-
henden Vermögensteile zu dem vor der Spaltung
vorhandenen Vermögen maßgebend. Soweit das
Vermögen auf eine Personengesellschaft übergeht,
mindert sich der Betrag der übertragenden Körper-
schaft in dem Verhältnis der übergehenden Vermö-
gensteile zu dem vor der Spaltung bestehenden
Vermögen.

(3)GehtdasVermögeneinerunbeschränktsteu-
erpflichtigen Körperschaft durch einen der in & 1
Abs. 1 Nr. 1 des Umwandlungssteuergesetzes
vom 7. Dezember2006 (BGBl. I S. 2782,2791)in
der jeweils geltenden Fassung genannten Vorgänge
ganz oder teilweise auf eine von der Körperschaft-
steuer befreite Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse oder auf eine juristische
Person des öffentlichen Rechts über oder wird die
Körperschaft steuerbefreit, erhöht sich die Körper-
schaftsteuer um den Betrag, der sich nach 8 38 er-
geben würde, wenn das in der Steuerbilanz ausge-
wiesene Eigenkapital abzüglich des Betrags, der
nach $ 28 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit & 29
Abs. 1 dem steuerlichen Einlagekonto gutzuschrei-
ben ist, als im Zeitpunkt des Vermögensübergangs
für eine Ausschüttung verwendet gelten würde. Die
Körperschaftsteuer erhöht sich nicht in den Fällen
des 8 38 Abs. 3.

(4)Wird das VermögeneinerKörperschaftoder
Personenvereinigung im Rahmen einer Liquidation
im Sinne des $ 11 verteilt, erhöht sich die Körper-
schaftsteuer um den Betrag, der sich nach 8 38 er-
geben würde, wenn das verteilte Vermögen als im
Zeitpunkt der Verteilung für eine Ausschüttung ver-
wendet gelten würde. Das gilt auch insoweit, als
das Vermögen bereits vor Schluss der Liquidation
verteilt wird. Die Erhöhung der Körperschaftsteuer
ist für den Veranlagungszeitraum vorzunehmen, in
dem die Liquidation bzw. der jeweilige Besteue-
rungszeitraum endet. Eine Erhöhung ist letztmals
für den Veranlagungszeitraum 2020 vorzunehmen.



Bei Liquidationen, die über den 31. Dezember 2020
hinaus fortdauern, endet der Besteuerungszeitraum
nach $&11 mit Ablauf des 31. Dezember 2020. Auf
diesen Zeitpunkt ist ein steuerlicher Zwischenab-
schluss zu fertigen. Die Körperschaftsteuer erhöht
sich nicht in den Fällen des $ 38 Abs. 3.
(5) GehtdasVermögeneinerunbeschränktsteu-

erpflichtigen Körperschaft oder Personenvereini-
gung durch einen der in $ 1 Abs. 1 Nr. 1 des Um-
wandlungssteuergesetzes vom 7. Dezember 2006
(BGBl.|S. 2782,2791)inderjeweilsgeltendenFas-
sung genannten Vorgänge ganz oder teilweise auf
eine nicht unbeschränkt steuerpflichtige Körper-
schaft oder Personenvereinigung über oder verlegt
eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft
oder Personenvereinigung ihren Sitz oder Ort der
Geschäftsleitung und endet dadurch ihre unbe-
schränkte Steuerpflicht, erhöht sich die Körper-
schaftsteuer um den Betrag, der sich nach 8 38 er-
geben würde, wenn das zum Übertragungsstichtag
oder im Zeitpunkt des Wegfalls der unbeschränkten
Steuerpflicht vorhandene Vermögen abzüglich des
Betrags,dernach$ 28Abs. 2 Satz 1 inVerbindung
mit 8 29 Abs. 1 dem steuerlichen Einlagekonto gut-
zuschreiben ist, als am Übertragungsstichtag oder
im Zeitpunkt des Wegfalls der unbeschränkten
Steuerpflicht für eine Ausschüttung verwendet gel-
ten würde.

(6) Ist indenFällendesAbsatzes5 die überneh-
mende Körperschaft oder Personenvereinigung in
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union unbeschränkt steuerpflichtig und nicht von
der Körperschaftsteuer befreit, ist der auf Grund
der Anwendung des $ 38 nach Absatz 5 festge-
setzte Betrag bis zum Ablauf des nächsten auf die
Bekanntgabe der Körperschaftsteuerfestsetzung
folgenden Kalenderjahres zinslos zu stunden, so-
weit die übernehmende Körperschaft oder Perso-
nenvereinigung bis zum 31. Mai des nachfolgenden
Jahres nachweist, dass sie bis zum Zeitpunkt der
Fälligkeit keine Ausschüttung der übernommenen
unbelasteten Teilbetrfäge vorgenommen hat. Die
Stundung verlängert sich jeweils um ein Jahr, so-
weit der in Satz 1 genannte Nachweis erbracht
wird, letztmals bis zum Schluss des Wirtschafts-
jahrs, das nach dem 31. Dezember 2018 endet.
Auf diesen Zeitpunkt gestundete Beträge werden
nicht erhoben, soweit der in Satz 1 genannte Nach-
weis erbracht wird. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch
bei der Sitzverlegung, wenn die Körperschaft oder
Personenvereinigung in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union unbeschränkt steuer-
pflichtig wird. Die Stundung ist zu widerrufen, wenn
die aufnehmende Körperschaft oder Personenver-
einigung oder deren Rechtsnachfolger
a) von der Körperschaftsteuer befreit wird,
b) aufgelöst und abgewickelt wird,
c) ihr Vermögen ganz oder teilweise auf eine Kör-

perschaft oder Personenvereinigung überträgt,
die in einemStaat außerhalbder Europäischen
Union unbeschränkt steuerpflichtig ist,

d) ihrenSitz oderOrtderGeschäftsleitungineinen
Staataußerhalbder EuropäischenUnionverlegt
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und dadurch ihre unbeschränkte Steuerpflicht
innerhalb der Europäischen Union endet oder

e) ihr Vermögen auf eine Personengesellschaft
oder natürliche Person überträgt.“

Artikel 4
Änderung

des Gewerbesteuergesetzes

&2 Abs. 2 Satz 1 wirdwiefolgtgefasst:
„Als Gewerbebetrieb gilt stets und in vollem Umfang
die Tätigkeit der Kapitalgesellschaften (insbeson-
dere Europäische Gesellschaften, Aktiengesell-
schaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung), Genossen-
schaften einschließlich Europäischer Genossen-
schaften sowie der Versicherungsvereine auf Gegen-
seitigkeit.“

Jahreszahl „2006“ ersetzt.

Artikel 5
Änderung

der Gewerbesteuer-
Durchführungsverordnung

In 8 25 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 werden die Wörter „Er-
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“ durch die
Wörter „Genossenschaften einschließlich Europäi-
scher Genossenschaften“ ersetzt.

zahl „2006“ ersetzt.

Artikel 6
Umwandlungssteuergesetz

Inhaltsübersicht
Erster Teil

Allgemeine Vorschriften

nm m

Zweiter Teil
Vermögensübergang

bei Verschmelzung auf eine
Personengesellschaft oder auf eine

natürliche Person und Formwechsel einer
Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft
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Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

81
Anwendungsbereich

und Begriffsbestimmungen
(1) DerZweitebis FünfteTeilgilt nurfür

Sinne der 88 2, 123 Abs. 1 und 2 des Umwandlungs-
gesetzes von Körperschaften oder vergleichbare
ausländische Vorgänge sowie des Artikels 17 der
Verordnung(EG)Nr.2157/2001unddes Artikels19
derVerordnung(EG)Nr.1435/2003;

Personengesellschaftim Sinne des $ 190 Abs. 1
des Umwandlungsgesetzes oder vergleichbare aus-
ländische Vorgänge;

wandlungsgesetzes, soweit sie einer Umwandlung
imSinnedes $ 1Abs. 1 des Umwandlungsgesetzes
entspricht sowie

Umwandlungsgesetzes vom 28. Oktober 1994
(BGBl. I S. 3210, 1995 | S. 428), das zuletzt durch
Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Dezember 2004
(BGBl. I S. 3214)geändertwordenist, in derjeweils
geltenden Fassung.

(2)Absatz 1 findetnurAnwendung,wenn

oder bei den anderen Umwandlungen die übertra-
genden und die übernehmenden Rechtsträger nach
den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats der Eu-
ropäischen Union oder eines Staates, auf den das
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum
Anwendung findet, gegründete Gesellschaften im
Sinne des Artikels 48 des Vertragszur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft oder des Artikels 34
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum sind, deren Sitz und Ort der Geschäfts-
leitung sich innerhalb des Hoheitsgebiets eines die-
ser Staaten befinden oder

Sinne der Nummer 1 und übernehmender Rechtsträ-
ger eine natürliche Person ist, deren Wohnsitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt sich innerhalb des Hoheits-
gebietseines der Staatenim Sinne der Nummer1
befindet und die nicht auf Grund eines Abkommens
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung mit einem
drittenStaatals außerhalbdes Hoheitsgebietsdie-
ser Staaten ansässig angesehen wird.



Rechtsvorschriften des Staates gegründete Gesell-
schaft, in dessen Hoheitsgebiet sich der Sitz der Ge-
sellschaft befindet.

(3) DerSechstebis AchteTeilgilt nurfür
1. die Verschmelzung, Aufspaltung und Abspaltung im

Sinne der 88 2 und 123 Abs. 1 und 2 des Umwand-
lungsgesetzes von Personenhandelsgesellschaften
und Partnerschaftsgesellschaften oder vergleich-
bare ausländische Vorgänge;

2. die Ausgliederung von Vermögensteilen im Sinne
des $ 123 Abs. 3 des Umwandlungsgesetzes oder
vergleichbare ausländische Vorgänge;

3. den Formwechsel einer Personengesellschaft in eine
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft im Sinne
des $ 190 Abs. 1 des Umwandlungsgesetzes oder
vergleichbare ausländische Vorgänge;

4. die Einbringung von Betriebsvermögen durch Einzel-
rechtsnachfolge in eine Kapitalgesellschaft, eine Ge-
nossenschaft oder Personengesellschaft sowie

5. den Austausch von Anteilen.
(4)Absatz3 giltnur,wenn

1. der übernehmende Rechtsträger eine Gesellschaft
imSinnevonAbsatz2 Satz 1 Nr.1 ist und

2. in den Fällen des Absatzes 3 Nr. 1 bis 4
a) beim Formwechsel der umwandelnde Rechtsträ-

ger, bei der Einbringung durch Einzelrechtsnach-
folge der einbringende Rechtsträger oder bei den
anderen Umwandlungen der übertragende
Rechtsträger
aa)eine Gesellschaft im Sinne von Absatz 2

Satz 1 Nr. 1 ist und, wenn es sich um eine
Personengesellschaft handelt, soweit an die-
ser Körperschaften, Personenvereinigungen,
Vermögensmassen oder natürliche Personen
unmittelbar oder mittelbar über eine oder
mehrere Personengesellschaften beteiligt
sind, die die Voraussetzungen im Sinne von
Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 erfüllen, oder

bb)einenatürlichePersonimSinnevonAbsatz2
Satz 1 Nr.2 ist

oder
b) das Recht der Bundesrepublik Deutschland hin-

sichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der
Veräußerung der erhaltenen Anteile nicht ausge-
schlossen oder beschränkt ist.

Satz 1 ist in den Fällen der Einbringung eines Betriebs,
Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils in eine Perso-
nengesellschaft nach $ 24 nicht anzuwenden.
(5)Soweit dieses Gesetz nichtsanderesbestimmt,

ist
1. Richtlinie90/434/EWG

die Richtlinie90/434/EWGdes Rates vom 23. Juli
1990 über das gemeinsame Steuersystem für Fusio-
nen, Spaltungen, die Einbringung von Unterneh-
mensanteilen und den Austausch von Anteilen, die
Gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten be-
treffen(ABl. EG Nr. L 225 S. 1), zuletztgeändert
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durch die Richtlinie2005/19/EG des Rates vom
17. Februar2005 (ABl. EU Nr. L 58 S. 19), in der
zum Zeitpunkt des steuerlichen Übertragungsstich-
tags jeweils geltenden Fassung;

2. Verordnung(EG)Nr.2157/2001
die Verordnung(EG)Nr.2157/2001des Ratesvom
8. Oktober2001überdas Statutder Europäischen
Gesellschaft(SE) (ABl. EG Nr. L 294 S. 1), zuletzt
geändertdurch die Verordnung(EG) Nr. 885/2004
des Rates vom 26. April 2004 (ABl. EU Nr. L 168
S. 1),inderzumZeitpunktdes steuerlichenÜbertra-
gungsstichtags jeweils geltenden Fassung;

3. Verordnung(EG)Nr.1435/2003
die Verordnung(EG)Nr. 1435/2003des Ratesvom
22. Juli 2003überdas Statutder EuropäischenGe-
nossenschaften(SCE)(ABl.EU Nr.L 207S. 1) inder
zum Zeitpunkt des steuerlichen Übertragungsstich-
tags jeweils geltenden Fassung;

4. Buchwert
der Wert, der sich nach den steuerrechtlichen Vor-
schriften über die Gewinnermittlung in einer für den
steuerlichen Übertragungsstichtag aufzustellenden
Steuerbilanz ergibt oder ergäbe.

82
Steuerliche Rückwirkung

(1) Das Einkommenunddas Vermögender übertra-
genden Körperschaft sowie des übernehmenden
Rechtsträgers sind so zu ermitteln, als ob das Vermö-
gen der Körperschaft mit Ablauf des Stichtags der Bi-
lanz, die dem Vermögensübergang zu Grunde liegt
(steuerlicher Übertragungsstichtag), ganz oder teil-
weise auf den übernehmenden Rechtsträger überge-
gangen wäre. Das Gleiche gilt für die Ermittlung der
Bemessungsgrundlagen bei der Gewerbesteuer.

(2) Ist die Übernehmerin eine Personengesellschaft,
gilt Absatz 1 Satz 1 für das Einkommen und das Ver-
mögen der Gesellschafter.
(3) DieAbsätze1 und2 sind nichtanzuwenden,so-

weit Einkünfte auf Grund abweichender Regelungen zur
Rückbeziehung eines in & 1 Abs. 1 bezeichneten Vor-
gangs in einem anderen Staat der Besteuerung entzo-
gen werden.

Zweiter Teil

Vermögensübergang
beiVerschmelzungaufeine

Personengesellschaft oder auf eine
natürliche Person und Formwechsel einer

Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft

83
Wertansätze in

der steuerlichen Schlussbilanz
der übertragenden Körperschaft

(1) Bei einer Verschmelzung auf eine Personenge-
sellschaft oder natürliche Person sind die übergehen-
den Wirtschaftsgüter, einschließlich nicht entgeltlich er-
worbener und selbst geschaffener immaterieller Wirt-
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schaftsgüter, in der steuerlichen Schlussbilanz der
übertragenden Körperschaft mit dem gemeinen Wert
anzusetzen. Für die Bewertung von Pensionsrückstel-
lungen gilt 8$6a des Einkommensteuergesetzes.
(2)Auf Antrag können die übergehendenWirt-

schaftsgüter abweichend von Absatz 1 einheitlich mit
dem Buchwert oder einem höheren Wert, höchstens je-
doch mit dem Wert nach Absatz 1, angesetzt werden,
soweit
1. sie Betriebsvermögen der übernehmenden Perso-

nengesellschaft oder natürlichen Person werden
und sichergestellt ist, dass sie später der Besteue-
rung mit Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer
unterliegen, und

2. das Recht der Bundesrepublik Deutschland hin-
sichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Ver-
äußerung der übertragenen Wirtschaftsgüter bei den
Gesellschaftern der übernehmenden Personenge-
sellschaft oder bei der natürlichen Person nicht aus-
geschlossen oder beschränkt wird und

3. eine Gegenleistungnichtgewährtwird oder in Ge-
sellschaftsrechten besteht.

Der Antrag ist spätestens bis zur erstmaligen Abgabe
der steuerlichen Schlussbilanz bei dem für die Besteue-
rung der übertragenden Körperschaft zuständigen Fi-
nanzamt zu stellen.
(3) Haben die Mitgliedstaatender Europäischen

Union bei Verschmelzung einer unbeschränkt steuer-
pflichtigen Körperschaft Artikel 10 der Richtlinie
90/434/EWG anzuwenden, ist die Körperschaftsteuer
auf den Übertragungsgewinn gemäß $ 26 des Körper-
schaftsteuergesetzes um den Betrag ausländischer
Steuer zu ermäßigen, der nach den Rechtsvorschriften
eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union
erhoben worden wäre, wenn die übertragenen Wirt-
schaftsgüter zum gemeinen Wert veräußertworden wä-
ren. Satz 1 gilt nur, soweit die übertragenen Wirt-
schaftsgüter einer Betriebsstätte der übertragenden
Körperschaft in einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union zuzurechnen sind und die Bundesrepu-
blik Deutschland die Doppelbesteuerung bei der über-
tragenden Körperschaft nicht durch Freistellung ver-
meidet.

84
Auswirkungen auf den Gewinn

des übernehmenden Rechtsträgers
(1) Der übernehmendeRechtsträgerhat die auf ihn

übergegangenen Wirtschaftsgüter mit dem in der steu-
erlichen Schlussbilanz der übertragenden Körperschaft
enthaltenen Wert im Sinne des 8 3 zu übernehmen. Die
Anteile an der übertragenden Körperschaft sind bei
dem übernehmenden Rechtsträger zum steuerlichen
Übertragungsstichtag mit dem Buchwert, erhöht um
Abschreibungen, die in früheren Jahren steuerwirksam
vorgenommen worden sind, sowie um Abzüge nach
& 6b des Einkommensteuergesetzes und ähnliche Ab-
züge, höchstens mit dem gemeinen Wert, anzusetzen.
Auf einen sich daraus ergebenden Gewinn finden $ 8b
Abs. 2 Satz 4 und 5 des Körperschaftsteuergesetzes
sowie $ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe a Satz 2 und 3 des
Einkommensteuergesetzes Anwendung.

(2) DerübernehmendeRechtsträgertritt indie steu-
erliche Rechtsstellung der übertragenden Körperschaft
ein, insbesondere bezüglich der Bewertung der über-
nommenen Wirtschaftsgüter, der Absetzungen für Ab-
nutzung und der den steuerlichen Gewinn mindernden
Rücklagen. Verrechenbare Verluste, verbleibende Ver-
lustvorträge oder vom übertragenden Rechtsträger
nicht ausgeglichene negative Einkünfte gehen nicht
über. Ist die Dauer der Zugehörigkeit eines Wirtschafts-
guts zum Betriebsvermögen für die Besteuerung be-
deutsam, so ist der Zeitraum seiner Zugehörigkeit zum
Betriebsvermögen der übertragenden Körperschaft
dem übernehmenden Rechtsträger anzurechnen. Ist
die übertragende Körperschaft eine Unterstützungs-
kasse, erhöht sich der laufende Gewinn des überneh-
menden Rechtsträgers in dem Wirtschaftsjahr, in das
der Umwandlungsstichtag fällt, um die von ihm, seinen
Gesellschaftern oder seinen Rechtsvorgängern an die
Unterstützungskasse geleisteten Zuwendungen nach
&Ad des Einkommensteuergesetzes; $ 15 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes gilt sinnge-
mäß. In Höhe der nach Satz 4 hinzugerechnetenZu-
wendungen erhöht sich der Buchwert der Anteile an
der Unterstützungskasse.

(3)Sind die übergegangenenWirtschaftsgüterinder
steuerlichen Schlussbilanz der übertragenden Körper-
schaft mit einem über dem Buchwert liegenden Wert
angesetzt, sind die Absetzungen für Abnutzung bei
dem übernehmenden Rechtsträger in den Fällen des
&7Abs. 4 Satz 1 undAbs. 5 des Einkommensteuerge-
setzes nach der bisherigen Bemessungsgrundlage, in
allen anderen Fällen nach dem Buchwert, jeweils ver-
mehrt um den Unterschiedsbetrag zwischen dem
Buchwert der einzelnen Wirtschaftsgüter und dem
Wert, mit dem die Körperschaft die Wirtschaftsgüter in
der steuerlichen Schlussbilanz angesetzt hat, zu be-
messen.

(4) Infolge des Vermögensübergangs ergibt sich ein
Übernahmegewinn oder Übernahmeverlust in Höhe des
Unterschiedsbetrags zwischen dem Wert, mit dem die
übergegangenen Wirtschaftsgüter zu übernehmen sind,
abzüglich der Kosten für den Vermögensübergang und
dem Wert der Anteile an der übertragenden Körper-
schaft (Absätze1 und 2, 8 5 Abs. 2 und 3). Für die
Ermittlung des Übernahmegewinns oder Übernahme-
verlusts sind abweichend von Satz 1 die übergegange-
nen Wirtschaftsgüter der übertragenden Körperschaft
mit dem Wert nach $ 3 Abs. 1 anzusetzen, soweit an
ihnen kein Recht der Bundesrepublik Deutschland zur
Besteuerung des Gewinns aus einer Veräußerung be-
stand. Bei der Ermittlung des Übernahmegewinns oder
des Übernahmeverlusts bleibt der Wert der übergegan-
genen Wirtschaftsgüter außer Ansatz, soweit er auf An-
teile an der übertragenden Körperschaft entfällt, die am
steuerlichen Übertragungsstichtag nicht zum Betriebs-
vermögen des übernehmenden Rechtsträgers gehören.

(5)EinÜbernahmegewinnerhöhtsichundeinÜber-
nahmeverlust verringert sich um einen Sperrbetrag im
Sinne des $ 50c des Einkommensteuergesetzes, soweit
die Anteile an der übertragenden Körperschaft am steu-
erlichen Übertragungsstichtag zum Betriebsvermögen
des übernehmenden Rechtsträgers gehören. Ein Über-
nahmegewinn vermindert sich oder ein Übernahmever-
lust erhöht sich um die Bezüge, die nach $ 7 zu den



Einkünftenaus Kapitalvermögenim Sinne des $ 20
Abs. 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes gehören.

(6) Ein Übernahmeverlustbleibt außerAnsatz, so-
weit er auf eine Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse als Mitunternehmerin der Per-
sonengesellschaft entfällt. Satz 1 gilt nicht für Anteile
an der übertragenden Gesellschaft, die die Vorausset-
zungendes $ 8b Abs. 7 oder des Abs. 8 Satz 1 des
Körperschaftsteuergesetzes erfüllen. In den Fällen des
Satzes 2 ist der Übernahmeverlust bis zur Höhe der
Bezüge im Sinne des $ 7 zu berücksichtigen.In den
übrigen Fällen ist er zur Hälfte, höchstens in Höhe der
HälftederBezügeimSinnedes8 7zu berücksichtigen;
ein danach verbleibender Übernahmeverlust bleibt au-
Ber Ansatz. Ein Übernahmeverlust bleibt abweichend
von den Sätzen 2 bis 4 außer Ansatz, soweit bei Ver-
äußerung der Anteile an der übertragenden Körper-
schafteinVeräußerungsverlustnach$ 17Abs. 2 Satz5
des Einkommensteuergesetzes nicht zu berücksich-
tigen wäre oder soweit die Anteile an der übertragen-
den Körperschaft innerhalb der letzten fünf Jahre vor
dem steuerlichen Übertragungsstichtag entgeltlich er-
worben wurden.

(7)Soweit der Übernahmegewinnauf eine Körper-
schaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse
als Mitunternehmerin der Personengesellschaft entfällt,
ist 8 8b des Körperschaftsteuergesetzes anzuwenden.
In den übrigenFällenist $ 3 Nr.40 Satz 1 und2 sowie
& 3c des Einkommensteuergesetzes anzuwenden.
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Besteuerung der Anteilseigner
der übertragenden Körperschaft

(1) Hat der übernehmendeRechtsträgerAnteilean
der übertragenden Körperschaft nach dem steuerlichen
Übertragungsstichtag angeschafft oder findet er einen
Anteilseigner ab, so ist sein Gewinn so zu ermitteln, als
hätte er die Anteile an diesem Stichtag angeschafft.

(2)Anteile an der übertragendenKörperschaftim
Sinne des $ 17 des Einkommensteuergesetzes, die an
dem steuerlichen Übertragungsstichtag nicht zu einem
Betriebsvermögen eines Gesellschafters der überneh-
menden Personengesellschaft oder einer natürlichen
Person gehören, gelten für die Ermittlung des Gewinns
als an diesem Stichtag in das Betriebsvermögen des
übernehmenden Rechtsträgers mit den Anschaffungs-
kosten eingelegt.

(3) GehörenandemsteuerlichenÜbertragungsstich-
tag Anteile an der übertragenden Körperschaft zum Be-
triebsvermögen eines Anteilseigners, ist der Gewinn so
zu ermitteln, als seien die Anteile an diesem Stichtag
zum Buchwert, erhöht um Abschreibungen sowie um
Abzüge nach 8 6b des Einkommensteuergesetzes und
ähnliche Abzüge, die in früheren Jahren steuerwirksam
vorgenommen worden sind, höchstens mit dem gemei-
nen Wert, in das Betriebsvermögen des übernehmen-
den Rechtsträgersüberführtworden.$ 4 Abs. 1 Satz 3
gilt entsprechend.
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86
Gewinnerhöhung durch Vereinigung

von Forderungen und Verbindlichkeiten
(1) Erhöht sich der Gewinn des übernehmenden

Rechtsträgers dadurch, dass der Vermögensübergang
zum Erlöschen von Forderungen und Verbindlichkeiten
zwischen der übertragenden Körperschaft und dem
übernehmenden Rechtsträger oder zur Auflösung von
Rückstellungen führt, so darf der übernehmende
Rechtsträger insoweit eine den steuerlichen Gewinn
mindernde Rücklage bilden. Die Rücklage ist in den
auf ihre Bildung folgenden drei Wirtschaftsjahren mit
mindestens je einem Drittel gewinnerhöhend aufzulö-
sen.

(2)Absatz 1 gilt entsprechend,wenn sich der Ge-
winn eines Gesellschafters des übernehmenden
Rechtsträgers dadurch erhöht, dass eine Forderung
oder Verbindlichkeit der übertragenden Körperschaft
auf den übernehmenden Rechtsträger übergeht oder
dass infolge des Vermögensübergangs eine Rückstel-
lung aufzulösen ist. Satz 1 gilt nur für Gesellschafter,
die im Zeitpunkt der Eintragung des Umwandlungsbe-
schlusses in das öffentliche Register an dem überneh-
menden Rechtsträger beteiligt sind.
(3) Die Anwendungder Absätze 1 und 2 entfällt

rückwirkend, wenn der übernehmende Rechtsträger
den auf ihn übergegangenen Betrieb innerhalb von
fünf Jahren nach dem steuerlichen Übertragungsstich-
tag in eine Kapitalgesellschaft einbringt oder ohne trif-
tigen Grund veräußertoder aufgibt. Bereits erteilte
Steuerbescheide, Steuermessbescheide, Freistellungs-
bescheide oder Feststellungsbescheide sind zu än-
dern, soweit sie auf der Anwendung der Absätze 1
und 2 beruhen.

87
Besteuerung offener Rücklagen

Dem Anteilseigner ist der Teil des in der Steuerbilanz
ausgewiesenen Eigenkapitals abzüglich des Bestands
des steuerlichen Einlagekontos im Sinne des $ 27 des
Körperschaftsteuergesetzes, der sich nach Anwendung
des 8 29 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes ergibt,
in dem Verhältnis der Anteile zum Nennkapital der
übertragenden Körperschaft als Einnahmen aus Kapi-
talvermögenimSinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 1 des Ein-
kommensteuergesetzes zuzurechnen. Dies gilt unab-
hängig davon, ob für den Anteilseigner ein Übernahme-
gewinn oder Übernahmeverlust nach & 4 oder 85 er-
mittelt wird.

88
Vermögensübergang auf einen

Rechtsträger ohne Betriebsvermögen
(1)Wird das übertrageneVermögennicht Betriebs-

vermögen des übernehmenden Rechtsträgers, sind die
infolge des Vermögensübergangs entstehenden Ein-
künfte bei diesem oder den Gesellschaftern des über-
nehmenden Rechtsträgers zu ermitteln. Die 88 4, 5
und 7 gelten entsprechend.
(2) In den Fällendes Absatzes 1 sind & 17 Abs. 3

und $ 22 Nr. 2 des Einkommensteuergesetzes nicht an-
zuwenden.
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89
Formwechsel in eine Personengesellschaft

Im Falle des Formwechsels einer Kapitalgesellschaft
in eine Personengesellschaft sind die 88 3 bis 8 und 10
entsprechend anzuwenden. Die Kapitalgesellschaft hat
für steuerliche Zwecke auf den Zeitpunkt, in dem der
Formwechsel wirksam wird, eine Übertragungsbilanz,
die Personengesellschaft eine Eröffnungsbilanz aufzu-
stellen. Die Bilanzen nach Satz 2 können auch für einen
Stichtag aufgestellt werden, der höchstens acht Mo-
nate vor der Anmeldung des Formwechsels zur Eintra-
gung in ein öffentliches Register liegt (Übertragungs-
stichtag);$ 2 Abs. 3 giltentsprechend.

810
Körperschaftsteuererhöhung

Die Körperschaftsteuerschuld der übertragenden
Körperschaft erhöht sich für den Veranlagungszeitraum
der Umwandlung um den Betrag, der sich nach $ 38
des Körperschaftsteuergesetzes ergeben würde, wenn
das in der Steuerbilanz ausgewiesene Eigenkapital ab-
züglichdes Betrags,der nach$ 28 Abs. 2 Satz 1 des
Körperschaftsteuergesetzes in Verbindung mit & 29
Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes dem steuer-
lichen Einlagekonto gutzuschreiben ist, als am Übertra-
gungsstichtag für eine Ausschüttung verwendet gelten
würde.

Dritter Teil
Verschmelzung

oderVermögensübertragung
(Vollübertragung)auf eine andere Körperschaft

8 11
Wertansätze in der steuerlichen

Schlussbilanz der übertragenden Körperschaft
(1) Bei einer Verschmelzung oder Vermögensüber-

tragung (Vollübertragung)auf eine andere Körperschaft
sind die übergehenden Wirtschaftsgüter, einschließlich
nicht entgeltlich erworbener oder selbst geschaffener
immaterieller Wirtschaftsgüter, in der steuerlichen
Schlussbilanz der übertragenden Körperschaft mit
dem gemeinen Wert anzusetzen. Für die Bewertung
von Pensionsrückstellungen gilt $ 6a des Einkommen-
steuergesetzes.

(2)Auf Antrag können die übergehendenWirt-
schaftsgüter abweichend von Absatz 1 einheitlich mit
dem Buchwert oder einem höheren Wert, höchstens je-
doch mit dem Wert nach Absatz 1, angesetzt werden,
soweit
1. sichergestellt ist, dass sie später bei der überneh-

menden Körperschaft der Besteuerung mit Körper-
schaftsteuer unterliegen und

2. das Recht der Bundesrepublik Deutschland hin-
sichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Ver-
äußerung der übertragenen Wirtschaftsgüter bei der
übernehmenden Körperschaft nicht ausgeschlossen
oder beschränkt wird und

3. eine Gegenleistungnichtgewährtwird oder in Ge-
sellschaftsrechten besteht.

Anteile an der übernehmenden Körperschaft sind min-
destens mit dem Buchwert, erhöht um Abschreibungen

sowie um Abzüge nach $ 6b des Einkommensteuerge-
setzes und ähnliche Abzüge, die in früheren Jahren
steuerwirksam vorgenommen worden sind, höchstens
mit dem gemeinen Wert, anzusetzen. Auf einen sich
darausergebendenGewinnfindet$ 8b Abs. 2 Satz 4
und 5 des Körperschaftsteuergesetzes Anwendung.
(3)8 3 Abs. 2 Satz 2 undAbs. 3 gilt entsprechend.

812
Auswirkungen auf den Gewinn

der übernehmenden Körperschaft
(1) Die übernehmendeKörperschafthat die auf sie

übergegangenen Wirtschaftsgüter mit dem in der steu-
erlichen Schlussbilanz der übertragenden Körperschaft
enthaltenen Wert imSinne des $ 11 zu übernehmen. 8 4
Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(2) Bei der übernehmendenKörperschaftbleibtein
Gewinn oder ein Verlust in Höhe des Unterschieds zwi-
schen dem Buchwert der Anteile an der übertragenden
Körperschaft und dem Wert, mit dem die übergegange-
nen Wirtschaftsgüter zu übernehmen sind, abzüglich
der Kosten für den Vermögensübergang, außer Ansatz.
& 8b des Körperschaftsteuergesetzes ist anzuwenden,
soweitderGewinnimSinnedesSatzes1abzüglichder
anteilig darauf entfallenden Kosten für den Vermögens-
übergang, dem Anteil der übernehmenden Körper-
schaft an der übertragenden Körperschaft entspricht.
&5 Abs. 1 giltentsprechend.

(3) DieübernehmendeKörperschafttritt in die steu-
erliche Rechtsstellung der übertragenden Körperschaft
ein; 8 4 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

(4)$ 6 gilt sinngemäßfür denTeildes Gewinnsaus
der Vereinigung von Forderungen und Verbindlichkei-
ten, der der Beteiligung der übernehmenden Körper-
schaft am Grund- oder Stammkapitalder übertragen-
den Körperschaft entspricht.

(5) Im Falle des Vermögensübergangsin den nicht
steuerpflichtigen oder steuerbefreiten Bereich der über-
nehmenden Körperschaft gilt das in der Steuerbilanz
ausgewiesene Eigenkapital abzüglich des Bestands
des steuerlichen Einlagekontos im Sinne des $ 27 des
Körperschaftsteuergesetzes, der sich nach Anwendung
des 8 29 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes ergibt,
als Einnahme im Sinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 1 des Ein-
kommensteuergesetzes.

813
Besteuerung der Anteilseigner
der übertragenden Körperschaft

(1) Die Anteile an der übertragendenKörperschaft
gelten als zum gemeinen Wert veräußert und die an ihre
Stelle tretenden Anteile an der übernehmenden Körper-
schaft gelten als mit diesem Wert angeschafft.

(2)AbweichendvonAbsatz1sindaufAntragdieAn-
teile an der übernehmenden Körperschaft mit dem
Buchwert der Anteile an der übertragenden Körper-
schaft anzusetzen, wenn
1. das Recht der Bundesrepublik Deutschland hin-

sichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Ver-
äußerung der Anteile an der übernehmenden Körper-
schaft nicht ausgeschlossen oder beschränkt wird
oder



2. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union bei ei-
ner VerschmelzungArtikel8 der Richtlinie90/434/
EWG anzuwenden haben; in diesem Fall ist der Ge-
winn aus einer späteren Veräußerung der erworbe-
nen Anteile ungeachtet der Bestimmungen eines Ab-
kommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung in
der gleichen Art und Weise zu besteuern, wie die
Veräußerung der Anteile an der übertragenden Kör-
perschaftzu besteuernwäre.$ 15 Abs. la Satz 2
des Einkommensteuergesetzes ist entsprechend an-
zuwenden.

Die Anteile an der übernehmenden Körperschaft treten
steuerlich an die Stelle der Anteile an der übertragen-
den Körperschaft. Gehören die Anteile an der übertra-
genden Körperschaft nicht zu einem Betriebsvermö-
gen, treten an die Stelle des Buchwerts die Anschaf-
fungskosten.

814
(weggefallen)

Vierter Teil
Aufspaltung, Abspaltung und

Vermögensübertragung (Teilübertragung)

815
Aufspaltung, Abspaltung und

Teilübertragung auf andere Körperschaften
(1)Geht Vermögeneiner Körperschaftdurch Auf-

spaltung oder Abspaltung oder durch Teilübertragung
aufandereKörperschaftenüber,geltendie88 11bis 13
vorbehaltlichdes Satzes2 unddes $ 16entsprechend.
& 11 Abs. 2 und & 13 Abs. 2 sind nur anzuwenden,
wenn auf die Übernehmerinnen ein Teilbetrieb übertra-
gen wird und im Falle der Abspaltung oder Teilübertra-
gung bei der übertragenden Körperschaft ein Teilbe-
trieb verbleibt. Als Teilbetrieb gilt auch ein Mitunterneh-
meranteil oder die Beteiligung an einer Kapitalgesell-
schaft, die das gesamte Nennkapital der Gesellschaft
umfasst.
(2)8 11 Abs. 2 ist auf Mitunternehmeranteileund

Beteiligungen im Sinne des Absatzes 1 nicht anzuwen-
den, wenn sie innerhalb eines Zeitraums von drei Jah-
ren vor dem steuerlichen Übertragungsstichtag durch
Übertragung von Wirtschaftsgütern, die kein Teilbetrieb
sind, erworben oder aufgestockt worden sind. $&11
Abs. 2 ist ebenfalls nicht anzuwenden, wenn durch die
SpaltungdieVeräußerunganaußenstehendePersonen
vollzogenwird.Das Gleichegilt,wenndurchdie Spal-
tung die Voraussetzungen für eine Veräußerung ge-
schaffen werden. Davon ist auszugehen, wenn inner-
halb von fünf Jahren nach dem steuerlichen Übertra-
gungsstichtag Anteile an einer an der Spaltung betei-
ligten Körperschaft, die mehr als 20 Prozent der vor
Wirksamwerden der Spaltung an der Körperschaft be-
stehenden Anteile ausmachen, veräußert werden. Bei
der Trennung von Gesellschafterstämmen setzt die An-
wendung des 8 11 Abs. 2 außerdem voraus, dass die
Beteiligungen an der übertragenden Körperschaft min-
destens fünf Jahre vor dem steuerlichen Übertragungs-
stichtag bestanden haben.

(3) BeieinerAbspaltungmindertsich einverbleiben-
der Verlustvortrag der übertragenden Körperschaft in
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dem Verhältnis, in dem bei Zugrundelegung des gemei-
nen Werts das Vermögen auf eine andere Körperschaft
übergeht.

816
Aufspaltung oder Abspaltung
auf eine Personengesellschaft

Soweit Vermögen einer Körperschaft durch Aufspal-
tung oder Abspaltung auf eine Personengesellschaft
übergeht,geltendie 88 3 bis 8, 10 und 15 entspre-
chend. 8 10 ist für den in $ 40 Abs. 2 Satz 3 des Körper-
schaftsteuergesetzes bezeichneten Teil des Betrags im
Sinne des $ 38 des Körperschaftsteuergesetzes anzu-
wenden.

Fünfter Teil
Gewerbesteuer

817
(weggefallen)

818
Gewerbesteuer

bei Vermögensübergang
auf eine Personengesellschaft

oder auf eine natürliche Person sowie
bei Formwechsel in eine Personengesellschaft
(1) Die 8$ 3 bis 9 und 16 gelten bei Vermögens-

übergang auf eine Personengesellschaft oder auf eine
natürliche Person sowie bei Formwechsel in eine Per-
sonengesellschaft auch für die Ermittlung des Gewer-
beertrags. Der maßgebende Gewerbeertrag der über-
nehmenden Personengesellschaft oder natürlichen Per-
son kann nicht um Fehlbeträge des laufenden Erhe-
bungszeitraums und die vortragsfähigen Fehlbeträge
der übertragendenKörperschaftim Sinne des $ 10a
des Gewerbesteuergesetzes gekürzt werden.

(2) Ein Übernahmegewinn oder Übernahmeverlust
ist nicht zu erfassen. In Fällen des $ 5 Abs.2 ist ein
Gewinn nach $ 7 nicht zu erfassen.
(3)Wird der Betriebder Personengesellschaftoder

der natürlichen Person innerhalb von fünf Jahren nach
der Umwandlung aufgegeben oder veräußert, unterliegt
ein Aufgabe- oder Veräußerungsgewinn der Gewerbe-
steuer. Satz 1 gilt entsprechend, soweit ein Teilbetrieb
oder ein Anteil an der Personengesellschaft aufgege-
ben oder veräußert wird. Der auf den Aufgabe- oder
VeräußerungsgewinnenimSinnederSätze1 und2 be-
ruhende Teil des Gewerbesteuer-Messbetrags ist bei
der Ermäßigung der Einkommensteuer nach $ 35 des
Einkommensteuergesetzes nicht zu berücksichtigen.

819
Gewerbesteuer

bei Vermögensübergang
auf eine andere Körperschaft

(1)Geht das Vermögender übertragendenKörper-
schaft auf eine andere Körperschaft über, gelten die
88 11 bis 15 auch für die Ermittlung des Gewerbeer-
trags.

(2) Für die vortragsfähigenFehlbeträgeder Üübertra-
gendenKörperschaftimSinne des $ 10ades Gewer-
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besteuergesetzesgelten& 12Abs. 3 und& 15Abs. 3
entsprechend.

Sechster Teil
Einbringung

von Unternehmensteilen
ineineKapitalgesellschaft

oder Genossenschaft und Anteilstausch

820
Einbringung

von Unternehmensteilen in
eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft
(1)Wirdein BetrieboderTeilbetrieboderein Mitun-

ternehmeranteil in eine Kapitalgesellschaft oder eine
Genossenschaft(übernehmendeGesellschaft)einge-
bracht und erhält der Einbringende dafür neue Anteile
anderGesellschaft(Sacheinlage),geltenfürdieBewer-
tung des eingebrachten Betriebsvermögens und der
neuen Gesellschaftsanteile die nachfolgenden Absätze.
(2) Die übernehmendeGesellschafthat das einge-

brachte Betriebsvermögen mit dem gemeinen Wert an-
zusetzen; für die Bewertung von Pensionsrückstellun-
gen gilt &$6a des Einkommensteuergesetzes. Abwei-
chend von Satz 1 kann das übernommene Betriebsver-
mögen auf Antrag einheitlich mit dem Buchwert oder
einem höheren Wert, höchstens jedoch mit dem Wert
im Sinne des Satzes 1, angesetzt werden, soweit
1. sichergestellt ist, dass es später bei der überneh-

menden Körperschaft der Besteuerung mit Körper-
schaftsteuer unterliegt,

2. die Passivposten des eingebrachten Betriebsvermö-
gens die Aktivposten nicht übersteigen; dabei ist
das Eigenkapital nicht zu berücksichtigen,

3. das Recht der Bundesrepublik Deutschland hin-
sichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Ver-
äußerung des eingebrachten Betriebsvermögens bei
der übernehmenden Gesellschaft nicht ausge-
schlossen oder beschränkt wird.

Der Antrag ist spätestens bis zur erstmaligen Abgabe
der steuerlichen Schlussbilanz bei dem für die Besteue-
rung der übernehmenden Gesellschaft zuständigen Fi-
nanzamt zu stellen. Erhält der Einbringende neben den
Gesellschaftsanteilen auch andere Wirtschaftsgüter,
deren gemeiner Wert den Buchwert des eingebrachten
Betriebsvermögens übersteigt, hat die übernehmende
Gesellschaft das eingebrachte Betriebsvermögen min-
destens mit dem gemeinen Wert der anderen Wirt-
schaftsgüter anzusetzen.

(3) Der Wert, mit dem die übernehmendeGesell-
schaft das eingebrachte Betriebsvermögen ansetzt, gilt
für den Einbringenden als Veräußerungspreis und als
Anschaffungskosten der Gesellschaftsanteile. Ist das
Recht der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich
der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung
des eingebrachten Betriebsvermögens im Zeitpunkt
der Einbringung ausgeschlossen und wird dieses auch
nicht durch die Einbringung begründet, gilt für den Ein-
bringenden insoweit der gemeine Wert des Betriebsver-
mögens im Zeitpunkt der Einbringung als Anschaf-
fungskostender Anteile. Soweit neben den Gesell-
schaftsanteilen auch andere Wirtschaftsgüter gewährt
werden, ist deren gemeiner Wert bei der Bemessung

der Anschaffungskosten der Gesellschaftsanteile von
dem sich nach den Sätzen 1 und 2 ergebenden Wert
abzuziehen. Umfasst das eingebrachte Betriebsvermö-
gen auch einbringungsgeborene Anteile im Sinne von
& 21 Abs. 1 in der Fassung der Bekanntmachung vom
15.Oktober2002(BGBl. I S. 4133,2003I S. 738),ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Mai 2003
(BGB. I S. 660),geltendie erhaltenenAnteileinsoweit
auch als einbringungsgeboren im Sinne von $ 21 Abs. 1
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober
2002(BGBl. I S. 4133,2003 I S. 738),geändertdurch
Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Mai 2003 (BGBl. |
S. 660).

(4)Auf einenbeiderSacheinlageentstehendenVer-
äußerungsgewinnist&16Abs. 4 des Einkommensteu-
ergesetzes nur anzuwenden, wenn der Einbringende
eine natürliche Person ist, es sich nicht um die Einbrin-
gung von Teilen eines Mitunternehmeranteils handelt
und die übernehmende Gesellschaft das eingebrachte
Betriebsvermögen mit dem gemeinen Wert ansetzt. In
diesen Fällen ist & 34 Abs. 1 und 3 des Einkommen-
steuergesetzes nur anzuwenden, soweit der Veräuße-
rungsgewinnnichtnach$ 3 Nr.40Satz 1 inVerbindung
mit & 3c Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes teil-
weise steuerbefreit ist.

(5) Das Einkommenunddas Vermögendes Einbrin-
genden und der übernehmenden Gesellschaft sind auf
Antrag so zu ermitteln, als ob das eingebrachte Be-
triebsvermögen mit Ablauf des steuerlichen Übertra-
gungsstichtags (Absatz 6) auf die Übernehmerin über-
gegangen wäre. Dies gilt hinsichtlich des Einkommens
und des Gewerbeertrags nicht für Entnahmen und Ein-
lagen, die nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag
erfolgen. Die Anschaffungskosten der Anteile (Absatz 3)
sind um den Buchwert der Entnahmen zu vermindern
und um den sich nach $ 6 Abs. 1 Nr. 5 des Einkommen-
steuergesetzes ergebenden Wert der Einlagen zu erhö-
hen.
(6)Als steuerlicherÜbertragungsstichtag(Einbrin-

gungszeitpunkt)darf in den Fällen der Sacheinlage
durchVerschmelzungimSinnedes $ 2 des Umwand-
lungsgesetzes der Stichtag angesehen werden, für den
die Schlussbilanz jedes der übertragenden Unterneh-
menimSinnedes$ 17Abs. 2 des Umwandlungsgeset-
zes aufgestellt ist; dieser Stichtag darf höchstens acht
Monate vor der Anmeldung der Verschmelzung zur Ein-
tragung in das Handelsregister liegen. Entsprechendes
gilt, wenn Vermögen im Wege der Sacheinlage durch
Aufspaltung, Abspaltung oder Ausgliederung nach
& 123 des Umwandlungsgesetzes auf die überneh-
mende Gesellschaft übergeht. In anderen Fällen der
Sacheinlage darf die Einbringung auf einen Tag zurück-
bezogen werden, der höchstens acht Monate vor dem
Tag des Abschlusses des Einbringungsvertrags liegt
und höchstens acht Monate vor dem Zeitpunkt liegt,
an dem das eingebrachte Betriebsvermögen auf die
übernehmendeGesellschaftübergeht.$ 2 Abs. 3 gilt
entsprechend.

(7)83 Abs. 3 ist entsprechendanzuwenden.
(8) Ist eine gebietsfremde einbringende oder erwor-

bene Gesellschaft im Sinne von Artikel 3 der Richtlinie
90/434/EWNGals steuerlich transparent anzusehen, ist
auf Grund Artikel 10a der Richtlinie 90/434/EWG die
ausländische Steuer, die nach den Rechtsvorschriften



des anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union er-
hoben worden wäre, wenn die einer in einem anderen
Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte zuzurechnen-
den eingebrachten Wirtschaftsgüter zum gemeinen
Wert veräußert worden wären, auf die auf den Einbrin-
gungsgewinn entfallende Körperschaftsteuer oder Ein-
kommensteuer unter entsprechender Anwendung von
& 26 Abs. 6 des Körperschaftsteuergesetzes und von
den 88 34c und 50 Abs. 6 des Einkommensteuergeset-
zes anzurechnen.

821
Bewertung der Anteile beim Anteilstausch

(1) Werden Anteile an einer Kapitalgesellschaft oder
einerGenossenschaft(erworbeneGesellschaft)in eine
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft (überneh-
mendeGesellschaft)gegenGewährungneuerAnteile
an der übernehmenden Gesellschaft eingebracht (An-
teilstausch), hat die übernehmende Gesellschaft die
eingebrachten Anteile mit dem gemeinen Wert anzuset-
zen. Abweichend von Satz 1 können die eingebrachten
Anteile auf Antrag mit dem Buchwert oder einem höhe-
ren Wert, höchstens jedoch mit dem gemeinen Wert,
angesetzt werden, wenn die übernehmende Gesell-
schaft nach der Einbringung auf Grund ihrer Beteiligung
einschließlich der eingebrachten Anteile nachweisbar
unmittelbar die Mehrheit der Stimmrechte an der erwor-
benen Gesellschaft hat (qualifizierterAnteilstausch);
&20Abs. 2 Satz3 giltentsprechend.ErhältderEinbrin-
gende neben den Gesellschaftsanteilen auch andere
Wirtschaftsgüter, deren gemeiner Wert den Buchwert
der eingebrachten Anteile übersteigt, hat die überneh-
mende Gesellschaft die eingebrachten Anteile mindes-
tens mit dem gemeinen Wert der anderen Wirtschafts-
güter anzusetzen.

(2) Der Wert, mit dem die übernehmendeGesell-
schaft die eingebrachten Anteile ansetzt, gilt für den
Einbringenden als Veräußerungspreis der eingebrach-
ten Anteile und als Anschaffungskosten der erhaltenen
Anteile. Abweichend von Satz 1 gilt für den Einbringen-
den der gemeine Wert der eingebrachten Anteile als
Veräußerungspreis und als Anschaffungskosten der er-
haltenen Anteile, wenn für die eingebrachten Anteile
nach der Einbringung das Recht der Bundesrepublik
Deutschland hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns
aus der Veräußerung dieser Anteile ausgeschlossen
oder beschränkt ist; dies gilt auch, wenn das Recht
der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der Be-
steuerung des Gewinns aus der Veräußerung der erhal-
tenen Anteile ausgeschlossen oder beschränkt ist. Auf
Antrag gilt in den Fällen des Satzes 2 unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 1 Satz 2 der Buchwert oder
ein höherer Wert, höchstens der gemeine Wert, als Ver-
äußerungspreis der eingebrachten Anteile und als An-
schaffungskosten der erhaltenen Anteile, wenn
1. das Recht der Bundesrepublik Deutschland hin-

sichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Ver-
äußerung der erhaltenen Anteile nicht ausgeschlos-
sen oder beschränkt ist oder

2. der Gewinn aus dem Anteilstausch auf Grund Arti-
kel 8 der Richtlinie 90/434/EWG nicht besteuert wer-
den darf; in diesem Fall ist der Gewinn aus einer
späteren Veräußerung der erhaltenen Anteile unge-
achtet der Bestimmungen eines Abkommens zur

2799

Vermeidung der Doppelbesteuerung in der gleichen
Art und Weise zu besteuern, wie die Veräußerung der
Anteile an der erworbenen Gesellschaft zu besteu-
ern gewesen wäre; & 15 Abs. 1a Satz 2 des Einkom-
mensteuergesetzes ist entsprechend anzuwenden.

Der Antrag ist spätestens bis zur erstmaligen Abgabe
der Steuererklärung bei dem für die Besteuerung des
Einbringenden zuständigen Finanzamt zu stellen. Ha-
ben die eingebrachten Anteile beim Einbringenden
nicht zu einem Betriebsvermögen gehört, treten an die
Stelle des Buchwertsdie Anschaffungskosten.$&20
Abs. 3 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(3)Auf denbeimAnteilstauschentstehendenVeräu-
Berungsgewinn ist $ 17 Abs. 3 des Einkommensteuer-
gesetzes nur anzuwenden, wenn der Einbringende eine
natürliche Person ist und die übernehmende Gesell-
schaft die eingebrachten Anteile nach Absatz 1 Satz 1
oder in den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 der Einbrin-
gende mit dem gemeinen Wert ansetzt; dies gilt für die
Anwendung von & 16 Abs. 4 des Einkommensteuerge-
setzes unter der Voraussetzung, dass eine im Betriebs-
vermögen gehaltene Beteiligung an einer Kapitalgesell-
schaft eingebracht wird, die das gesamte Nennkapital
der Kapitalgesellschaft umfasst. 8 34 Abs. 1 des Ein-
kommensteuergesetzes findet keine Anwendung.

822
Besteuerung des Anteilseigners

(1)Soweit indenFälleneinerSacheinlageunterdem
gemeinenWert($20 Abs. 2 Satz 2) der Einbringende
die erhaltenen Anteile innerhalb eines Zeitraums von
sieben Jahren nach dem Einbringungszeitpunkt veräu-
Bert, ist der Gewinn aus der Einbringung rückwirkend
im Wirtschaftsjahr der Einbringung als Gewinn des Ein-
bringenden im Sinne von $ 16 des Einkommensteuer-
gesetzes zu versteuern(EinbringungsgewinnI); & 16
Abs. 4 und $ 34 des Einkommensteuergesetzes sind
nicht anzuwenden. Die Veräußerung der erhaltenen An-
teile gilt insoweit als rückwirkendes Ereignis im Sinne
von $&175Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Abgabenordnung.
Einbringungsgewinn | ist der Betrag, um den der ge-
meine Wert des eingebrachten Betriebsvermögens im
Einbringungszeitpunkt nach Abzug der Kosten für den
Vermögensübergang den Wert, mit dem die überneh-
mende Gesellschaft dieses eingebrachte Betriebsver-
mögen angesetzt hat, übersteigt, vermindert um jeweils
ein Siebtel für jedes seit dem Einbringungszeitpunkt
abgelaufene Zeitjahr. Der EinbringungsgewiinnI gilt als
nachträgliche Anschaffungskosten der erhaltenen An-
teile. Umfasst das eingebrachte Betriebsvermögen
auch Anteile an Kapitalgesellschaften oder Genossen-
schaften, ist insoweit 8 22 Abs. 2 anzuwenden; ist in
diesen Fällen das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der
Veräußerung der erhaltenen Anteile ausgeschlossen
oder beschränkt, sind daneben auch die Sätze 1 bis 4
anzuwenden. Die Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend,
wenn
1. der Einbringende die erhaltenen Anteile unmittelbar

oder mittelbar unentgeltlich auf eine Kapitalgesell-
schaft oder eine Genossenschaft überträgt,

2. der Einbringende die erhaltenen Anteile entgeltlich
überträgt, es sei denn er weist nach, dass die Über-
tragungdurch einen Vorgang im Sinne des $ 20
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Abs. 1 oder $ 21 Abs. 1 oder auf Grundvergleich-
barer ausländischer Vorgänge zu Buchwerten erfolg-
te,

3. die Kapitalgesellschaft, an der die Anteile bestehen,
aufgelöst und abgewickelt wird oder das Kapital die-
ser Gesellschaft herabgesetzt und an die Anteilseig-
ner zurückgezahlt wird oder Beträge aus dem steu-
erlichenEinlagekontoimSinnedes$ 27des Körper-
schaftsteuergesetzes ausgeschüttet oder zurückge-
zahlt werden,

4. der Einbringende die erhaltenen Anteile durch einen
VorgangimSinne des $ 21 Abs. 1 oder einenVor-
gang imSinnedes $ 20Abs. 1 oderauf Grundver-
gleichbarer ausländischer Vorgänge zum Buchwert
in eine Kapitalgesellschaft oder eine Genossen-
schaft eingebracht hat und diese Anteile anschlie-
ßBendunmittelbaroder mittelbar veräußert oder
durch einen Vorgang im Sinne der Nummer 1 oder 2
unmittelbar oder mittelbar übertragen werden, es sei
denn, er weist nach, dass diese Anteile zu Buchwer-
ten übertragenwurden(Ketteneinbringung),

5. der Einbringende die erhaltenen Anteile in eine Ka-
pitalgesellschaft oder eine Genossenschaft durch ei-
nenVorgangim Sinne des $ 20 Abs. 1 oder einen
VorgangimSinne des $ 21 Abs. 1 oder auf Grund
vergleichbarer ausländischer Vorgänge zu Buchwer-
ten einbringt und die aus dieser Einbringung erhal-
tenen Anteile anschließend unmittelbar oder mittel-
bar veräußert oder durch einen Vorgang imSinne der
Nummer 1 oder 2 unmittelbar oder mittelbar übertra-
gen werden, es sei denn er weist nach, dass die Ein-
bringung zu Buchwerten erfolgte, oder

6. für den Einbringenden oder die übernehmende Ge-
sellschaft im Sinne der Nummer 4 die Voraussetzun-
gen imSinnevon $ 1Abs. 4 nichtmehrerfülltsind.

Satz 4 gilt inden Fällendes Satzes6 Nr.4 und5 auch
hinsichtlich der Anschaffungskosten der auf einer Wei-
tereinbringungdieser Anteile ($ 20 Abs. 1 und & 21
Abs. 1 Satz 2)zumBuchwertberuhendenAnteile.

(2)Soweit im Rahmen einer Sacheinlage ($ 20
Abs. 1)oder einesAnteilstausches(821 Abs. 1) unter
dem gemeinen Wert eingebrachte Anteile innerhalb ei-
nes Zeitraums von sieben Jahren nach dem Einbrin-
gungszeitpunkt durch die übernehmende Gesellschaft
veräußert werden und der Einbringende keine durch
& 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetztes begüns-
tigte Person ist, ist der Gewinn aus der Einbringung im
Wirtschaftsjahr der Einbringung rückwirkend als Ge-
winn des Einbringenden aus der Veräußerung von An-
teilenzuversteuern(EinbringungsgewinnIl);8 16Abs. 4
des Einkommensteuergesetzes ist nicht anzuwenden.
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Einbringungsge-
winn Il ist der Betrag, um den der gemeine Wert der
eingebrachten Anteile im Einbringungszeitpunkt nach
Abzug der Kosten für den Vermögensübergang den
Wert, mit dem der Einbringende die erhaltenen Anteile
angesetzt hat, übersteigt, vermindert um jeweils ein
Siebtel für jedes seit dem Einbringungszeitpunkt abge-
laufene Zeitjahr. Der Einbringungsgewinn II gilt als
nachträgliche Anschaffungskosten der erhaltenen An-
teile. Sätze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden, soweit der
Einbringende die erhaltenen Anteile veräußert hat; dies
gilt auch in den Fällen von $ 6 des Außensteuergeset-
zes vom8. September1972(BGBl. I S. 1713),das zu-

letzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 7. Dezember
2006 (BGBl. I S. 2782)geändertwordenist, in der je-
weils geltenden Fassung, wenn und soweit die Steuer
nicht gestundet wird. Sätze 1 bis 5 gelten entspre-
chend, wenn die übernehmende Gesellschaft die ein-
gebrachten Anteile ihrerseits durch einen Vorgang nach
Absatz 1 Satz 6 Nr. 1 bis 5 weiter überträgt oder für
diese die Voraussetzungen nach 8 1 Abs. 4 nicht mehr
erfüllt sind. Absatz 1 Satz 7 ist entsprechend anzuwen-
den.

(3) Der Einbringendehat in den dem Einbringungs-
zeitpunkt folgenden sieben Jahren jährlich spätestens
bis zum 31. Mai den Nachweis darüber zu erbringen,
wem mit Ablauf des Tages, der dem maßgebenden Ein-
bringungszeitpunkt entspricht,

1. in den Fällen des Absatzes 1 die erhaltenen Anteile
und die auf diesen Anteilen beruhenden Anteile und

2. in den Fällen des Absatzes 2 die eingebrachten An-
teile und die auf diesen Anteilen beruhenden Anteile

zuzurechnen sind. Erbringt er den Nachweis nicht, gel-
ten die Anteile im Sinne des Absatzes 1 oder des Ab-
satzes 2 an dem Tag, der dem Einbringungszeitpunkt
folgt oder der in den Folgejahren diesem Kalendertag
entspricht, als veräußert.

(4) Ist derVeräußerervonAnteilennachAbsatz 1
1. eine juristische Person des öffentlichen Rechts, gilt

in den Fällen des Absatzes 1 der Gewinn aus der
Veräußerung der erhaltenen Anteile als in einem Be-
trieb gewerblicher Art dieser Körperschaft entstan-
den,

2. von der Körperschaftsteuer befreit, gilt in den Fällen
des Absatzes 1 der Gewinn aus der Veräußerung der
erhaltenen Anteile als in einem wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb dieser Körperschaft entstanden.

(5) DasfürdenEinbringendenzuständigeFinanzamt
bescheinigt der übernehmenden Gesellschaft auf deren
Antrag die Höhe des zu versteuernden Einbringungs-
gewinns, die darauf entfallende festgesetzte Steuer
und den darauf entrichteten Betrag; nachträgliche Min-
derungen des versteuerten Einbringungsgewinns sowie
die darauf entfallende festgesetzte Steuer und der da-
rauf entrichtete Betrag sind dem für die übernehmende
Gesellschaft zuständigen Finanzamt von Amts wegen
mitzuteilen.

(6) In den Fällen der unentgeltlichenRechtsnach-
folge gilt der Rechtsnachfolger des Einbringenden als
Einbringender im Sinne der Absätze 1 bis 5 und der
Rechtsnachfolger der übernehmenden Gesellschaft als
übernehmendeGesellschaftimSinnedes Absatzes2.
(7)Werden in den Fällen einer Sacheinlage($ 20

Abs. 1) oder einesAnteilstauschs(8 21 Abs. 1) unter
dem gemeinen Wert stille Reserven auf Grund einer Ge-
sellschaftsgründung oder Kapitalerhöhung von den er-
haltenen oder eingebrachten Anteilen oder von auf die-
sen Anteilen beruhenden Anteilen auf andere Anteile
verlagert, gelten diese Anteile insoweit auch als erhal-
tene oder eingebrachte Anteile oder als auf diesen An-
teilen beruhende Anteile im Sinne des Absatzes 1
oder2 (MitverstrickungvonAnteilen).
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Auswirkungen

bei der übernehmenden Gesellschaft
(1)Setztdie übernehmendeGesellschaftdas einge-

brachte Betriebsvermögen mit einem unter dem gemei-
nenWertliegendenWert(820Abs. 2 Satz2)an,gelten
& 4 Abs. 2 Satz 3 und $ 12 Abs. 3 erster Halbsatz ent-
sprechend.

(2) In den Fällendes 8 22Abs. 1 kanndie überneh-
mende Gesellschaft auf Antrag den versteuerten Ein-
bringungsgewinn im Wirtschaftsjahr der Veräußerung
der Anteile oder eines gleichgestellten Ereignisses ($22
Abs. 1 Satz 1 und Satz 6 Nr. 1 bis 6) als Erhöhungs-
betrag ansetzen, soweit der Einbringende die auf den
Einbringungsgewinn entfallende Steuer entrichtet hat
und dies durch Vorlage einer Bescheinigung des zu-
ständigenFinanzamtsimSinnevon$ 22Abs. 5 nach-
gewiesen wurde; der Ansatz des Erhöhungsbetrags
bleibtohneAuswirkungaufdenGewinn.Satz 1 ist nur
anzuwenden, soweit das eingebrachte Betriebsvermö-
gen in den Fällen des 8 22 Abs. 1 noch zum Betriebs-
vermögen der übernehmenden Gesellschaft gehört, es
sei denn, dieses wurde zum gemeinen Wert übertragen.
Wurdendie veräußertenAnteileauf Grund einer Ein-
bringungvonAnteilennach$20Abs. 1oder821Abs. 1
($22Abs. 2)erworben,erhöhensichdieAnschaffungs-
kosten der eingebrachten Anteile in Höhe des versteu-
erten Einbringungsgewinns, soweit der Einbringende
die auf den Einbringungsgewinn entfallende Steuer ent-
richtet hat; Satz 1 und 8 22 Abs. 1 Satz 7 gelten ent-
sprechend.

(3)Setztdie übernehmendeGesellschaftdas einge-
brachte Betriebsvermögen mit einem über dem Buch-
wert, aber unter dem gemeinen Wert liegenden Wert an,
gilt $ 12 Abs. 3 erster Halbsatz entsprechend mit der
folgendenMaßgabe:
1. Die Absetzungen für Abnutzung oder Substanzver-

ringerung nach $ 7 Abs. 1, 4, 5 und 6 des Einkom-
mensteuergesetzes sind vom Zeitpunkt der Einbrin-
gung an nach den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten des Einbringenden, vermehrt um den Unter-
schiedsbetrag zwischen dem Buchwert der einzel-
nen Wirtschaftsgüter und dem Wert, mit dem die Ka-
pitalgesellschaft die Wirtschaftsgüter ansetzt, zu be-
messen.

2. Bei den Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 Abs. 2
des Einkommensteuergesetzes tritt im Zeitpunkt der
Einbringung an die Stelle des Buchwerts der einzel-
nen Wirtschaftsgüter der Wert, mit dem die Kapital-
gesellschaft die Wirtschaftsgüter ansetzt.

Bei einer Erhöhung der Anschaffungskosten oder Her-
stellungskosten auf Grund rückwirkender Besteuerung
des Einbringungsgewinns(Absatz2) gilt dies mit der
Maßgabe,dass an die Stelle des Zeitpunktsder Ein-
bringung der Beginn des Wirtschaftsjahrs tritt, in wel-
ches das die Besteuerung des Einbringungsgewinns
auslösende Ereignis fällt.

(4)Setztdie übernehmendeGesellschaftdas einge-
brachte Betriebsvermögen mit dem gemeinen Wert an,
gelten die eingebrachten Wirtschaftsgüter als im Zeit-
punkt der Einbringung von der Kapitalgesellschaft an-
geschafft, wenn die Einbringung des Betriebsvermö-
gens imWege der Einzelrechtsnachfolge erfolgt; erfolgt
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die Einbringung des Betriebsvermögens im Wege der
Gesamtrechtsnachfolge nach den Vorschriften des Um-
wandlungsgesetzes, gilt Absatz 3 entsprechend.

(5) Der maßgebendeGewerbeertragder überneh-
menden Gesellschaft kann nicht um die vortragsfähi-
gen Fehlbeträge des Einbringenden im Sinne des
& 10a des Gewerbesteuergesetzes gekürzt werden.

(6)86 Abs. 1 und3 giltentsprechend.

Siebter Teil
EinbringungeinesBetriebs,

Teilbetriebs oder Mitunternehmer-
anteils in eine Personengesellschaft

$24
Einbringung von

Betriebsvermögen in eine Personengesellschaft
(1)Wirdein BetrieboderTeilbetrieboderein Mitun-

ternehmeranteil in eine Personengesellschaft einge-
bracht und wird der Einbringende Mitunternehmer der
Gesellschaft, gelten für die Bewertung des eingebrach-
ten Betriebsvermögens die Absätze 2 bis 4.

(2) Die Personengesellschaft hat das eingebrachte
Betriebsvermögen in ihrer Bilanz einschließlich der Er-
gänzungsbilanzen für ihre Gesellschafter mit dem ge-
meinen Wert anzusetzen; für die Bewertung von Pensi-
onsrückstellungen gilt $ 6a des Einkommensteuerge-
setzes. Abweichend von Satz 1 kann das übernom-
mene Betriebsvermögen auf Antrag mit dem Buchwert
oder einem höheren Wert, höchstens jedoch mit dem
Wert im Sinne des Satzes 1, angesetzt werden, soweit
das Recht der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich
der Besteuerung des eingebrachten Betriebsvermö-
gens nicht ausgeschlossen oder beschränkt wird. 8 20
Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(3) DerWert,mitdemdas eingebrachteBetriebsver-
mögen in der Bilanz der Personengesellschaft ein-
schließlich der Ergänzungsbilanzenfür ihre Gesell-
schafter angesetzt wird, gilt für den Einbringenden als
Veräußerungspreis. & 16 Abs. 4 des Einkommensteuer-
gesetzes ist nur anzuwenden, wenn das eingebrachte
Betriebsvermögen mit dem gemeinen Wert angesetzt
wird und es sich nicht um die Einbringung von Teilen
eines Mitunternehmeranteils handelt; in diesen Fällen
ist 8 34 Abs. 1 und 3 des Einkommensteuergesetzes
anzuwenden, soweit der Veräußerungsgewinn nicht
nach$ 3 Nr.40 Satz 1 Buchstabeb inVerbindungmit
& 3c Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes teilweise
steuerbefreitist. In den Fällendes Satzes 2 gilt $ 16
Abs. 2 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes entspre-
chend.

(4)8 23Abs. 1, 3, 4 und6 giltentsprechend;in den
Fällen der Einbringung in eine Personengesellschaft im
WegederGesamtrechtsnachfolgegiltauch$ 20Abs. 5
und 6 entsprechend.
(5)Soweit im Rahmeneiner Einbringungnach Ab-

satz 1 unter dem gemeinen Wert eingebrachte Anteile
an einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Ver-
mögensmasse innerhalb eines Zeitraums von sieben
Jahren nach dem Einbringungszeitpunkt durch die
übernehmende Personengesellschaft veräußert oder
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durcheinenVorgangnach$ 22Abs. 1Satz6 Nr.1bis5
weiter übertragen werden und der Einbringende keine
durch $&8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes be-
günstigte Person ist, ist 8 22 Abs. 2, 3 und 5 bis 7 in-
soweit entsprechend anzuwenden, als der Gewinn aus
der Veräußerung der eingebrachten Anteile auf einen
von & 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes be-
günstigten Mitunternehmer entfällt.

Achter Teil
Formwechsel

einer Personengesellschaft in eine
KapitalgesellschaftoderGenossenschaft

825
Entsprechende

Anwendung des Sechsten Teils
In den Fällen des Formwechsels einer Personenge-

sellschaft in eine Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft im Sinne des $ 190 des Umwandlungsgesetzes
vom28.Oktober1994(BGBl. IS. 3210,1995IS. 428),
das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. De-
zember2004(BGBl. I S. 3214)geändertwordenist, in
der jeweils geltenden Fassung oder auf Grund ver-
gleichbarer ausländischer Vorgänge gelten 8$ 20 bis 23
entsprechend. $ 9 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzu-
wenden.

NeunterTeil
VerhinderungvonMissbräuchen

8 26
(weggefallen)

Zehnter Teil
Anwendungsvorschriften und Ermächtigung

827
Anwendungsvorschriften

(1) Diese Fassung des Gesetzes ist erstmalsauf
Umwandlungen und Einbringungen anzuwenden, bei
denen die Anmeldung zur Eintragung in das für die
Wirksamkeit des jeweiligen Vorgangs maßgebende öf-
fentliche Register nach dem 12. Dezember 2006 erfolgt
ist. Für Einbringungen, deren Wirksamkeit keine Eintra-
gung in ein öffentliches Register voraussetzt, ist diese
Fassung des Gesetzes erstmals anzuwenden, wenn
das wirtschaftliche Eigentum an den eingebrachten
Wirtschaftsgütern nach dem 12. Dezember 2006 über-
gegangen ist.

(2) Das Umwandlungssteuergesetz in der Fassung
der Bekanntmachungvom 15. Oktober2002 (BGBl. |
S. 4133, 2003 I S. 738), geändert durch Artikel 3 des
Gesetzesvom 16. Mai 2003(BGBl. | S. 660),ist letzt-
mals auf Umwandlungen und Einbringungen anzuwen-
den, bei denen die Anmeldung zur Eintragung in das für
die Wirksamkeit des jeweiligen Vorgangs maßgebende
öffentliche Register bis zum 12. Dezember 2006 erfolgt
ist. Für Einbringungen, deren Wirksamkeit keine Eintra-
gung in ein öffentliches Register voraussetzt, ist diese
Fassung letztmals anzuwenden, wenn das wirtschaftli-

che Eigentum an den eingebrachten Wirtschaftsgütern
bis zum 12. Dezember 2006 übergegangen ist.
(3)AbweichendvonAbsatz2 ist

1.8 5 Abs. 4 für einbringungsgeborene Anteile im
Sinne von $ 21 Abs. 1 mit der Maßgabeweiterhin
anzuwenden, dass die Anteile zu dem Wert im Sinne
von 8 5 Abs. 2 oder Abs. 3 in der Fassung des Ab-
satzes 1 als zum steuerlichen Übertragungsstichtag
in das Betriebsvermögen des übernehmenden
Rechtsträgers überführt gelten,

2. 8 20 Abs. 6 in der am 21. Mai 2003 geltenden Fas-
sung für die Fälle des Ausschlusses des Besteue-
rungsrechts ($ 20 Abs. 3) weiterhinanwendbar,
wenn auf die Einbringung Absatz 2 anzuwenden war,

3. 8 21 in der am 21. Mai 2003 geltenden Fassung ist
für einbringungsgeborene Anteile im Sinne von $ 21
Abs. 1, die auf einem Einbringungsvorgang beruhen,
auf den Absatz 2 anwendbar war, weiterhin anzu-
wenden. Für $ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 in der am
21. Mai 2003 geltenden Fassung gilt dies mit der
Maßgabe,dass eine Stundungder Steuer gemäß
& 6 Abs. 5 des Außensteuergesetzes in der Fassung
des Gesetzes vom 7. Dezember2006 (BGBl. I
S. 2782) unter den dort genannten Voraussetzungen
erfolgt, wenn die Einkommensteuer noch nicht be-
standskräftig festgesetzt ist; 8 6 Abs. 6 und 7 des
Außensteuergesetzes ist entsprechend anzuwen-
den.
(4)AbweichendvonAbsatz 1 sind88 22,23 und24

Abs. 5 nicht anzuwenden, soweit hinsichtlich des Ge-
winns aus der Veräußerung der Anteile oder einem
gleichgestelltenEreignisimSinnevon $ 22 Abs. 1 die
Steuerfreistellungnach$ 8b Abs. 4 des Körperschaft-
steuergesetzes in der am 12. Dezember 2006 gelten-
den Fassungoder nach $ 3 Nr. 40 Satz 3 und 4 des
Einkommensteuergesetzes in der am 12. Dezember
2006 geltenden Fassung ausgeschlossen ist.
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Bekanntmachungserlaubnis

Das Bundesministerium der Finanzen wird ermäch-
tigt, den Wortlaut dieses Gesetzes und der zu diesem
Gesetz erlassenen Rechtsverordnungen in der jeweils
geltenden Fassung satzweise nummeriert mit neuem
Datum und in neuer Paragraphenfolge bekannt zu ma-
chen und dabei Unstimmigkeiten im Wortlaut zu besei-
tigen.

Artikel 7
Änderung

des Außensteuergesetzes
Das Außensteuergesetzvom 8. September 1972

(BGBl. I S. 1713),zuletzt geändertdurch Artikel 11
des Gesetzes vom 9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3310,
3843),wirdwie folgtgeändert:
1. 8 6 wirdwiefolgtgefasst:

„S6
Besteuerung des Vermögenszuwachses

(1) Bei einer natürlichenPerson, die insgesamt
mindestens zehn Jahre nach $ 1 Abs. 1 des Einkom-
mensteuergesetzes unbeschränkt steuerpflichtig
war und deren unbeschränkte Steuerpflicht durch



Aufgabe des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufent-
halts endet, ist auf Anteile im Sinne des & 17 Abs. 1
Satz 1 des Einkommensteuergesetzes im Zeitpunkt
der Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht
& 17 des Einkommensteuergesetzes auch ohne Ver-
äußerung anzuwenden, wenn im Übrigen für die
Anteile zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen
dieser Vorschrift erfüllt sind. Der Beendigung der un-
beschränktenSteuerpflichtim Sinne des Satzes 1
stehen gleich
1. die Übertragung der Anteile durch ganz oder teil-

weise unentgeltliches Rechtsgeschäft unter Le-
benden oder durch Erwerb von Todes wegen auf
nicht unbeschränkt steuerpflichtige Personen
oder

2. die Begründung eines Wohnsitzes oder gewöhn-
lichen Aufenthalts oder die Erfüllung eines ande-
ren ähnlichen Merkmals in einem ausländischen
Staat,wennder Steuerpflichtigeauf Grunddes-
sen nach einem Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung als in diesem Staat ansässig
anzusehen ist, oder

3. die Einlage der Anteile in einen Betrieb oder eine
Betriebsstätte des Steuerpflichtigen in einem
ausländischen Staat oder

4. der Ausschluss oder die Beschränkung des Be-
steuerungsrechts der Bundesrepublik Deutsch-
land hinsichtlichdes Gewinnsaus der Veräuße-
rung der Anteile auf Grund anderer als der in
Satz 1 oder der in den Nummern 1 bis 3 genann-
ten Ereignisse.

& 17 Abs. 5 des Einkommensteuergesetzes und die
Vorschriften des Umwandlungssteuergesetzes blei-
ben unberührt. An Stelle des Veräußerungspreises
($ 17 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes)tritt
der gemeine Wert der Anteile in dem nach Satz 1
oder 2 maßgebendenZeitpunkt.Die 88 17 und 49
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe e des Einkommensteuerge-
setzes bleiben mit der Maßgabe unberührt, dass der
nach diesen Vorschriften anzusetzende Gewinn aus
der Veräußerung dieser Anteile um den nach den
vorstehenden Vorschriften besteuerten Vermögens-
zuwachs zu kürzen ist.
(2) HatderunbeschränktSteuerpflichtigedieAn-

teile durch ganz oder teilweise unentgeltliches
Rechtsgeschäft erworben, so sind für die Errech-
nung der nach Absatz 1 maßgebenden Dauer der
unbeschränkten Steuerpflicht auch Zeiträume einzu-
beziehen, in denen der Rechtsvorgänger bis zur
Übertragung der Anteile unbeschränkt steuerpflich-
tig war. Sind die Anteile mehrmals nacheinander in
dieser Weise übertragen worden, so gilt Satz 1 für
jeden der Rechtsvorgänger entsprechend. Zeiträu-
me, in denen der Steuerpflichtige oder ein oder meh-
rere Rechtsvorgänger gleichzeitig unbeschränkt
steuerpflichtig waren, werden dabei nur einmal an-
gesetzt.
(3) Beruht die Beendigungder unbeschränkten

Steuerpflicht auf vorübergehender Abwesenheit
und wird der Steuerpflichtige innerhalb von fünf Jah-
ren seit Beendigung der unbeschränkten Steuer-
pflicht wieder unbeschränkt steuerpflichtig, so ent-
fällt der Steueranspruch nach Absatz 1, soweit die
Anteile in der Zwischenzeit nicht veräußert und die

Tatbestände des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 oder 3 nicht
erfüllt worden sind und der Steuerpflichtige im Zeit-
punkt der Begründung der unbeschränkten Steuer-
pflicht nicht nach einem Abkommen zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung als in einem ausländischen
Staat ansässig gilt. Das Finanzamt, das in dem nach
Absatz 1 Satz 1 oder 2 maßgebendenZeitpunkt
nach $819 der Abgabenordnung zuständig ist, kann
diese Frist um höchstens fünf Jahre verlängern,
wenn der Steuerpflichtige glaubhaft macht, dass be-
ruflicheGründefür seineAbwesenheitmaßgebend
sind und seine Absicht zur Rückkehr unverändert
fortbesteht. Wird im Fall des Erwerbs von Todes we-
gen nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 der Rechtsnachfolger
des Steuerpflichtigen innerhalb von fünf Jahren seit
Entstehung des Steueranspruchs nach Absatz 1 un-
beschränkt steuerpflichtig, gilt Satz 1 entsprechend.
Ist der Steueranspruch nach Absatz 5 gestundet, gilt
Satz 1 ohne die darin genannte zeitliche Begrenzung
entsprechend, wenn
1. der Steuerpflichtige oder im Fall des Absatzes 1

Satz 2 Nr. 1 sein Rechtsnachfolger unbeschränkt
steuerpflichtig werden oder

2. das Besteuerungsrecht der Bundesrepublik
Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der
Veräußerung der Anteile auf Grund eines anderen
Ereignisses wieder begründet wird oder nicht
mehr beschränkt ist.
(4)Vorbehaltlichdes Absatzes5 ist die nachAb-

satz 1 geschuldete Einkommensteuer auf Antrag in
regelmäßigen Teilbeträgen für einen Zeitraum von
höchstens fünf Jahren seit Eintritt der ersten Fällig-
keit gegen Sicherheitsleistung zu stunden, wenn ihre
alsbaldige Einziehung mit erheblichen Härten für den
Steuerpflichtigen verbunden wäre. Die Stundung ist
zu widerrufen, soweit die Anteile während des Stun-
dungszeitraums veräußert werden oder verdeckt in
eine Gesellschaft im Sinne des $ 17 Abs. 1 Satz 1
des Einkommensteuergesetzes eingelegt werden
oder einer der Tatbestände des 8 17 Abs. 4 des Ein-
kommensteuergesetzes verwirklicht wird. In Fällen
des Absatzes3 Satz 1 und 2 richtetsich der Stun-
dungszeitraum nach der auf Grund dieser Vorschrift
eingeräumten Frist; die Erhebung von Teilbeträgen
entfällt; von der Sicherheitsleistung kann nur abge-
sehen werden, wenn der Steueranspruch nicht ge-
fährdet erscheint.

(5) Ist derSteuerpflichtigeimFalldesAbsatzes1
Satz 1 Staatsangehörigereines Mitgliedstaatsder
Europäischen Union oder eines anderen Staats, auf
den das Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum anwendbar ist (Vertragsstaat des
EWR-Abkommens), und unterliegt er nach der Been-
digung der unbeschränkten Steuerpflicht in einem
dieser Staaten (Zuzugsstaat)einer der deutschen
unbeschränkten Einkommensteuerpflicht vergleich-
baren Steuerpflicht, so ist die nach Absatz 1 ge-
schuldete Steuer zinslos und ohne Sicherheits-
leistung zu stunden. Voraussetzung ist, dass die
Amtshilfe und die gegenseitige Unterstützung bei
der Beitreibung der geschuldeten Steuer zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und diesem Staat
gewährleistet sind. Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend, wenn



1. im Fall des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 der Rechts-
nachfolger des Steuerpflichtigen einer der deut-
schen unbeschränkten Einkommensteuerpflicht
vergleichbaren Steuerpflicht in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem Ver-
tragsstaat des EWR-Abkommens unterliegt oder

2. im Fall des Absatzes 1 Satz 2 Nr.2 der Steuer-
pflichtige einer der deutschen unbeschränkten
Einkommensteuerpflicht vergleichbaren Steuer-
pflicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder einem Vertragsstaat des EWR-Ab-
kommens unterliegt und Staatsangehöriger eines
dieserStaatenistoder

3. im Fall des Absatzes 1 Satz 2 Nr.3 der Steuer-
pflichtige die Anteile in einen Betrieb oder eine
Betriebsstätte in einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union oder einem anderen Ver-
tragsstaat des EWR-Abkommens einlegt.

Die Stundung ist zu widerrufen,
1. soweit der Steuerpflichtige oder sein Rechts-

nachfolgerim Sinne des Satzes 3 Nr. 1 Anteile
veräußertoder verdecktin eine Gesellschaftim
Sinne des $ 17 Abs. 1 Satz 1 des Einkommen-
steuergesetzes einlegt oder einer der Tatbe-
stände des 8 17 Abs. 4 des Einkommensteuerge-
setzes erfüllt wird;

2. soweit Anteile auf eine nicht unbeschränkt steu-
erpflichtige Person übergehen, die nicht in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem
Vertragsstaat des EWR-Abkommens einer der
deutschen unbeschränkten Einkommensteuer-
pflicht vergleichbaren Steuerpflicht unterliegt;

3. soweit in Bezug auf die Anteile eine Entnahme
oder ein anderer Vorgang verwirklicht wird, der
nach inländischem Recht zum Ansatz des Teil-
werts oder des gemeinen Werts führt;

4. wenn für den Steuerpflichtigen oder seinen
Rechtsnachfolgerim Sinne des Satzes 3 Nr. 1
durch Aufgabe des Wohnsitzes oder gewöhnli-
chenAufenthaltskeineSteuerpflichtnachSatz 1
mehr besteht.

Ein Umwandlungsvorgang,auf den die $$ 11, 15
oder 21 des Umwandlungssteuergesetzes vom 7. De-
zember2006(BGBl. I S. 2782,2791)in der jeweils
geltenden Fassung anzuwenden sind, gilt auf Antrag
nicht als Veräußerung im Sinne des Satzes 4 Nr. 1,
wenn die erhaltenen Anteile bei einem unbeschränkt
steuerpflichtigen Anteilseigner, der die Anteile nicht
in einem Betriebsvermögen hält, nach $ 13 Abs. 2,
& 21 Abs. 2 des Umwandlungssteuergesetzes mit
den Anschaffungskosten der bisherigen Anteile an-
gesetzt werden könnten; für Zwecke der Anwendung
des Satzes 4 und der Absätze 3, 6 und 7 treten in-
soweit die erhaltenen Anteile an die Stelle der An-
teile imSinne des Absatzes 1. Ist im Fall des Sat-
zes 1oderSatzes3 derGesamtbetragderEinkünfte
ohne Einbeziehung des Vermögenszuwachses nach
Absatz 1 negativ, ist dieser Vermögenszuwachs bei
Anwendung des 8&10d des Einkommensteuergeset-
zes nicht zu berücksichtigen. Soweit ein Ereignis im
Sinne des Satzes 4 eintritt, ist der Vermögenszu-
wachs rückwirkend bei der Anwendung des & 10d
des Einkommensteuergesetzes zu berücksichtigen

und in Anwendung des Satzes 6 ergangene oder ge-
änderte Feststellungsbescheide oder Steuerbe-
scheide sind aufzuheben oder zu ändern; 8 175Abs. 1
Satz 2 der Abgabenordnung gilt entsprechend.
(6) Ist im Fall des Absatzes 5 Satz 4 Nr. 1 der

VeräußerungsgewinnimSinnedes $&17Abs. 2 des
Einkommensteuergesetzes im Zeitpunkt der Beendi-
gung der Stundung niedriger als der Vermögenszu-
wachs nach Absatz 1 und wird die Wertminderung
bei der Einkommensbesteuerung durch den Zuzugs-
staat nicht berücksichtigt, so ist der Steuerbescheid
insoweit aufzuheben oder zu ändern; & 175 Abs. 1
Satz 2 der Abgabenordnung gilt entsprechend. Dies
gilt nur, soweit der Steuerpflichtige nachweist, dass
die Wertminderung betrieblich veranlasst ist und
nicht auf eine gesellschaftsrechtliche Maßnahme,
insbesondere eine Gewinnausschüttung, zurückzu-
führen ist. Die Wertminderung ist höchstens im Um-
fang des Vermögenszuwachses nach Absatz 1 zu
berücksichtigen. Ist die Wertminderung auf eine Ge-
winnausschüttung zurückzuführen und wird sie bei
der Einkommensbesteuerung nicht berücksichtigt,
ist die auf diese Gewinnausschüttung erhobene
und keinem Ermäßigungsanspruch mehr unterlie-
gende inländische Kapitalertragsteuer auf die nach
Absatz 1 geschuldete Steuer anzurechnen.

(7) DerSteuerpflichtigeoder sein Gesamtrechts-
nachfolger hat dem Finanzamt, das in dem in Ab-
satz 1 genannten Zeitpunkt nach $ 19 der Abgaben-
ordnung zuständig ist, nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck die Verwirklichung eines der Tatbe-
stände des Absatzes 5 Satz 4 mitzuteilen. Die Mit-
teilung ist innerhalb eines Monats nach dem melde-
pflichtigen Ereignis zu erstatten; sie ist vom Steuer-
pflichtigen eigenhändig zu unterschreiben. In den
Fällen des Absatzes 5 Satz 4 Nr. 1 und2 ist der Mit-
teilung ein schriftlicher Nachweis über das Rechts-
geschäft beizufügen. Der Steuerpflichtige hat dem
nach Satz 1 zuständigen Finanzamt jährlich bis
zum Ablauf des 31. Januar schriftlich seine am
31. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres
geltende Anschrift mitzuteilen und zu bestätigen,
dass die Anteile ihm oder im Fall der unentgeltlichen
Rechtsnachfolge unter Lebenden seinem Rechts-
nachfolger weiterhin zuzurechnen sind. Die Stun-
dung nach Absatz 5 Satz 1 kann widerrufen werden,
wenn der Steuerpflichtige seine Mitwirkungspflicht
nachSatz 4 nichterfüllt.“

„10. aus Umwandlungen, die ungeachtet des & 1
Abs. 2 und 4 des Umwandlungssteuergesetzes
zu Buchwerten erfolgen könnten; das gilt nicht,
soweit eine Umwandlung den Anteil an einer
Kapitalgesellschaft erfasst, dessen Veräuße-
rung nicht die Voraussetzungen der Nummer 9
erfüllen würde.“

„Steuerliche Vergünstigungen, die an die unbe-
schränkte Steuerpflicht oder an das Bestehen eines
inländischen Betriebs oder einer inländischen Be-
triebsstätte anknüpfen und die Vorschriften des
& 8b Abs. 1 und 2 des Körperschaftsteuergesetzes
bleiben unberücksichtigt; dies gilt auch für die Vor-
schriften des Umwandlungssteuergesetzes, soweit



Einkünfte aus einer Umwandlung nach $ 8 Abs. 1
Nr. 10 hinzuzurechnen sind.“

4. 8 21wirdwiefolgtgeändert:
a) Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

„(8)8 6 Abs. 3 Nr.4 in der Fassungdes Ge-
setzesvom21.Dezember1993(BGBl.IS. 2310)
ist erstmals auf Einbringungen anzuwenden, die
nach dem 31. Dezember 1991, und letztmals auf
Einbringungen anzuwenden, die vor dem 1. Ja-
nuar 1999 vorgenommen wurden.“

b) Nach Absatz 12 werden folgende Absätze 13
und 14 angefügt:
„(13)8 6Abs. 1 inder FassungdesArtikels7

des Gesetzesvom 7. Dezember2006 (BGBl. I
S. 2782)ist erstmalsfür den Veranlagungszeit-
raum 2007 anzuwenden. $&6 Abs. 2 bis 7 in der
Fassung des Gesetzes vom 7. Dezember 2006
(BGB. | S. 2782)ist inallenFällenanzuwenden,
in denen die Einkommensteuer noch nicht be-
standskräftig festgesetzt ist.
(14)8 8 Abs. 1 Nr.10und$ 10Abs. 3 Satz 4

in der Fassung des Artikels 7 des Gesetzes vom
7. Dezember2006(BGBi. I S. 2782)ist erstmals
anzuwenden
1. für die Einkommen- und Körperschaftsteuer

für den Veranlagungszeitraum,
2. für die Gewerbesteuer für den Erhebungszeit-

raum,
für den Zwischeneinkünfte hinzuzurechnen oder
in einer Betriebsstätte angefallen sind, die in ei-
nem Wirtschaftsjahr der Zwischengesellschaft
oder der Betriebsstätte entstanden sind, das
nach dem 31. Dezember 2005 beginnt.“

Artikel 8
Änderung

des Bewertungsgesetzes
Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekannt-

machungvom1. Februar1991(BGBl. | S. 230),zuletzt
geändert durch Artikel 115 der Verordnung vom 31. Ok-
tober 2006 (BGBl. I S. 2407),wird wie folgt geändert:
1. Dem$ 11Abs. 2 wirdfolgenderSatz angefügt:

„Satz 2 gilt nicht für ertragsteuerliche Zwecke.“
2. In$ 97 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 werden in dem Klammer-

zusatz nach dem Wort „Haftung“ ein Komma sowie
die Wörter „Europäische Gesellschaften“ eingefügt.

3. Dem 8 152 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(8 8 97Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 in der Fassungdes

Artikels 8 des Gesetzes vom 7. Dezember 2006
(BGBl. I S. 2782)ist erstmalszum 1. Januar 2006
anzuwenden.“

Artikel 9
Änderung

des Finanzverwaltungsgesetzes
In 8 5 Abs. 1 Nr. 28 des Finanzverwaltungsgesetzes

in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006
(BGBl. | S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 12 des
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Gesetzesvom5. September2006(BGBi. | S. 2098)ge-
ändert worden ist, wird der den Satz abschließende
Punkt durch ein Semikolon ersetzt und wird folgende
Nummer 29 angefügt:
„29. die Durchführung der gesonderten Feststellung

und Erteilung der Bescheinigung nach 8 27 Abs. 8
des Körperschaftsteuergesetzes.“

Artikel 10
Änderung

des Gesetzes über steuer-
rechtliche Maßnahmen bei Erhöhung

des Nennkapitals aus Gesellschaftsmitteln
Dem 8 7 Abs. 2 des Gesetzes über steuerrechtliche

Maßnahmenbei Erhöhungdes Nennkapitalsaus Ge-
sellschaftsmitteln in der Fassung der Bekanntmachung
vom10.Oktober1967(BGBl.|S. 977),zuletztgeändert
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 20. Dezember 2001
(BGB. | S. 3858),wirdfolgenderSatz angefügt:
„Die Sätze 1 und 2 sind in den Fällen des $827 Abs. 8
des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des Ar-
tikels3 des Gesetzesvom7. Dezember2006(BGBl. |
S. 2782)nichtanzuwenden.“

Artikel 11
Änderung

des Mitbestimmungs-
Beibehaltungsgesetzes

Das Mitbestimmungs-Beibehaltungsgesetz vom
23.August 1994(BGBl. | S. 2228),geändertdurchAr-
tikel 5 des Gesetzesvom 28. Oktober 1994 (BGBl. |
S. 3267),wirdwiefolgtgeändert:
1. In $ 1 werden die Angabe „$ 23 Abs. 4 des Um-

wandlungssteuergesetzes“ durch die Angabe „$ 21
Abs. 1 des Umwandlungssteuergesetzes“ und „$ 23
Abs. 1 bis 3“ durch die Angabe „$ 20 Abs. 1“ ersetzt
und folgender Satz angefügt:
„Voraussetzung für die Anwendung des Satzes1ist,
dass die übernehmende Gesellschaft nicht unbe-
schränktsteuerpflichtigim Sinne des $ 1 Abs. 1
des Körperschaftsteuergesetzes ist.“

2. Dem8&4 wirdfolgenderSatz angefügt:
„8 1 in der Fassung des Artikels 11 des Gesetzes
vom7. Dezember2006(BGBl. |S. 2782)isterstmals
auf die dort bezeichneten Vorgänge anzuwenden,
auf die das Umwandlungssteuergesetz in der Fas-
sung des Artikels 6 des Gesetzes vom 7. Dezember
2006(BGBi. I S. 2782)anzuwendenist.“

Artikel 12
Änderungder

Verordnung über die
gesonderte Feststellung

von Besteuerungsgrundlagen
nach $ 180 Abs. 2 der Abgabenordnung

Die Verordnung über die gesonderte Feststellung
von Besteuerungsgrundlagen nach & 180 Abs. 2 der
Abgabenordnungvom 19. Dezember1986 (BGBl. |
S. 2663),zuletztgeändertdurchArtikel5 des Gesetzes
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vom5. Juli 2004(BGBl. I S. 1427),wirdwiefolgtgeän-
dert:
1. 8 10wirdaufgehoben.
2. 8 11wirdwiefolgtgeändert:

a) In der Überschrift wird nach dem Wort Inkrafttre-
ten ein Komma und das Wort „Anwendungsvor-
schriften“ eingefügt.

b) NachSatz 2 wirdfolgenderSatz 3 eingefügt:
„8 10 ist für Anteile, bei denen hinsichtlich des
Gewinns aus der Veräußerungder Anteile die
Steuerfreistellungnach$ 8b Abs. 4 des Körper-
schaftsteuergesetzes in der am 12. Dezember
2006 geltenden Fassung oder nach 8 3 Nr. 40
Satz 3 und 4 des Einkommensteuergesetzes in
der am 12. Dezember 2006 geltenden Fassung
ausgeschlossen ist, weiterhin anzuwenden.“

Artikel 13
Änderung des Zerlegungsgesetzes

Dem 8 2 Abs. 1 des Zerlegungsgesetzes vom 6. Au-
gust1998(BGB. |S. 1998),das zuletztdurchArtikel11
desGesetzesvom15.Dezember2003(BGBl.|S. 2645)
geändert worden ist, wird folgender Satz angefügt:
„In den Fällen des $ 37 Abs. 5 des Körperschaftsteuer-
gesetzes in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes
vom7. Dezember2006(BGBi. I S. 2782)istdieverblei-
bende Körperschaftsteuer im Sinne des Satzes 1 um
einen auszuzahlenden Betrag gemindert.“

Artikel 14
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in
Kraft.



Auf Grund des 8 51 Abs. 4 Nr. 2 des Einkommensteuer-
gesetzes 1997 in der Fassung der Bekanntmachung vom
16. April 1997 (BGBl. I S. 821) wird nachstehend der
Wortlaut des Einkommensteuergesetzes in der seit dem
21. September 2002 geltenden Fassung bekannt ge-
macht. Die Neufassung berücksichtigt:
1. die Fassung der Bekanntmachung des Gesetzes vom

16.April1997(BGBl.IS. 821),
2. den am 1. Januar 1998 in Kraft getretenen Artikel 5

des Gesetzes vom 22. Oktober 1997 (BGBlI.IS. 2567),
3. den am 1. November 1997 in KraftgetretenenArtikel 1

des Gesetzes vom 29. Oktober 1997 (BGBl. IS. 2590),
4. den am 1. Januar 1998 in Kraft getretenenArtikel 29

des Gesetzes vom 16. Dezember 1997 (BGBl. |
S. 2970),

5. den am 24. Dezember 1997 in Kraft getretenenArti-
kel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 1997 (BGBl. |
S. 3121),

6. den am 1. April 1998 in Kraft getretenenArtikel 8 des
Gesetzes vom 24. März 1998 (BGBl. IS. 529),

7. den am 1. April 1998 in Kraft getretenenArtikel 38 7
des Gesetzes vom 25. März 1998 (BGBl. |S. 590),

8. den am 1. Januar 1999 in Kraft getretenenArtikel 48 4
des Gesetzes vom 9. Juni 1998 (BGBl. IS. 1242),

9. den am 27. Juni 1998 in Kraft getretenenArtikel 3 des
Gesetzesvom23.Juni 1993(BGBl.|S. 1496),

10. den am 3. Juli 1998 in Kraft getretenenArtikel 1 des
Gesetzesvom29.Juni 1993(BGBl.|S. 1692),

11. den am 12. August 1998 in Kraft getretenenArtikel 2
des Gesetzes vom 6. August 1998 (BGBl. |S. 1998),

12. den am 14.August 1998 in Kraft getretenenArtikel 10
des Gesetzes vom 6. August 1998 (BGBl. |S. 2026),

13. den am 1. Januar 1999 in Kraft getretenen Artikel 6
des Gesetzes vom 9. September 1998 (BGBl. I
S. 2860),

14. den am 1. Januar 1999 in Kraft getretenen Artikel 1
des Gesetzes vom 19. Dezember 1998 (BGBl. |
S. 3779,19991S.847),

15. den am 31. Dezember 1998 in Kraft getretenenArti-
kel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 1998 (BGBl. |
S. 3816),

16. den am 1. Januar 1999 in Kraft getretenen Artikel 9
Nr. 3 des Gesetzes vom 19. Dezember 1998 (BGBl. |
S. 3836),

den am 1.April 1999 in Kraft getretenenArtikel 10des
Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. IS. 388),
den mit Wirkung vom 1. Januar 1999 in Kraft getre-
tenen Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1999
(BGBI.|S. 402),
den am 1. Januar 2000 in Kraft getretenen Artikel 1
des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. |
S. 2552),
den nach seinem Artikel 28 teils am 1. Januar 1999,
teils am 1. Januar 2000 in Kraft getretenen Artikel 1
des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. |
S. 2601),
den am 26. Juli 2000 in Kraft getretenenArtikel 3 des
Gesetzesvom14.Juli 2000(BGBl.IS. 1034),
den am 1. Januar 2001 in KraftgetretenenArtikel28 7
des Gesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. IS. 1045),
den mit Wirkung vom 1. Januar 2000 in Kraft getre-
tenen 8 15 des Gesetzes vom 2. August 2000 (BGBl. |
S. 1270),
den am 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Artikel 1
des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. IS. 1433),
der vor seinem Inkrafttreten durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBi. I S. 1812)
und durch Artikel 8 Nr. 1 des Gesetzes vom 20. De-
zember 2000 (BGBl. |S. 1850)geändertworden ist,
den nach seinem Artikel 38 teils am 1. Januar 2001,
teils am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen Artikel 1
des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I
S. 1790), der vor seinem Inkrafttretendurch Artikel 2
des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I
S. 1918)und Artikel 35 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 2001 (BGBl. |S. 3794)geändertworden ist,
den am 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Artikel 1
des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I
S. 1812),
den nach seinem Artikel 11 teils am 28. Dezember
2000, teils am 1. Januar 2001 in Kraft getretenenArti-
kel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2000 (BGBl. |
S. 1850),
den am 28. Dezember 2000 in Kraft getretenen Arti-
kel 4a des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 (BGBl. |
S. 1857),
den am 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Artikel 1
des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I
S. 1918),



den am 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Artikel 1
des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 (BGBl. |
S. 1978),
den am 1. Juli 2001 in Kraft getretenenArtikel 29 des
Gesetzesvom19.Juni 2001(BGBl.IS. 1046),
den nach seinem Artikel 35 teils am 1. Januar 2001,
teils am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen Artikel 6
des Gesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl. IS. 1310),
den am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen Artikel 1
des Gesetzes vom 16.August 2001 (BGBl. 1S. 2074),
den am 7. September 2001 in Kraft getretenen Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 30. August 2001 (BGBl. I
S. 2267),
den am 1. Januar 2002 in Kraft getretenenArtikel 21
des Gesetzes vom 13. September 2001 (BGBl. I
S. 2376),
den am 7. November 2001 in Kraft getretenen Arti-
kel 106derVerordnung vom29. Oktober 2001 (BGBl. I
S. 2785),
den am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen$ 14Abs. 9
des Gesetzes vom 11. Dezember 2001 (BGBl. I
S. 3519),
den nach seinem Artikel 39 teils mit Wirkung vom
1. Januar 2001, teils am 23. Dezember 2001 und teils
am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen Artikel 1 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. | S. 3794),
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den am 25. Dezember 2001 in Kraft getretenen Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl.I
S. 3858),
den am 1. Januar 2002 in Kraft getretenenArtikel 11
des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I
S. 3926),
den nach seinemArtikel 15am 1. Januar 2003 in Kraft
tretendenArtikel 11 Nr. 16 des Gesetzes vom 20. Juni
2002 (BGBl. IS. 1946),
den am 1. Juli 2002 in Kraft getretenenArtikel 19 des
Gesetzesvom21.Juni 2002(BGBl.1S.2010),
den am 1. Juli 2002 in Kraft getretenenArtikel 2 des
Gesetzesvom21.Juni 2002(BGBl.1S.2199),
den am 1. Juli 2002 in Kraft getretenenArtikel 4 des
Gesetzesvom28.Juni 2002(BGBl.1S.2268),
den am 27. Juli 2002 in Kraft getretenenArtikel 2 des
Gesetzesvom23.Juli 2002(BGBl.1S.2715),
den mit Wirkung vom 1. Januar 2002 in Kraft getre-
tenen Artikel 1 des Gesetzes vom 8. August 2002
(BGBI.1S.3111),
den am 24. August 2002 in Kraft getretenenArtikel 7
des Gesetzes vom 16.August 2002 (BGBl. 1S. 3202),
den am 21. September 2002 in Kraft getretenenArti-
kel 1 des Gesetzes vom 19. September 2002 (BGBl. |
S. 3651).
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l. Steuerpflicht

ll. Einkommen
1. Sachliche Voraus-

setzungen für die Besteuerung
Umfang der Besteuerung, Begriffsbestimmungen
Negative Einkünfte mitAuslandsbezug
Negative Einkünfte aus der Beteiligung an Verlustzuwei-
sungsgesellschaften und ähnlichen Modellen

2. Steuerfreie Einnahmen

(weggefallen)
Steuerfreiheit von Zuschlägen für Sonntags-, Feiertags-
oder Nachtarbeit
Anteilige Abzüge

3. Gewinn
Gewinnbegriff imAllgemeinen
Gewinnermittlungszeitraum, Wirtschaftsjahr
Direktversicherung
Zuwendungen an Pensionskassen
Zuwendungen an Unterstützungskassen
Beiträge an Pensionsfonds
Gewinn bei Vollkaufleuten und bei bestimmten anderen
Gewerbetreibenden
Gewinnermittlung bei Handelsschiffen im internationalen
Verkehr
Bewertung
Pensionsrückstellung
Übertragung stiller Reserven bei der Veräußerung be-
stimmterAnlagegüter
Übertragung stiller Reserven bei der Veräußerung be-
stimmter Anlagegüter bei der Ermittlung des Gewinns
nach $ 4Abs. 3 oder nach Durchschnittssätzen
Euroumrechnungsrücklage
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung
Gemeinsame Vorschriften für erhöhte Absetzungen und
Sonderabschreibungen
Erhöhte Absetzungen für Einfamilienhäuser,Zweifamilien-
häuser und Eigentumswohnungen
Erhöhte Absetzungen für Baumaßnahmen an Gebäuden
zur Schaffung neuer Mietwohnungen
Erhöhte Absetzungen für Wirtschaftsgüter, die dem Um-
weltschutz dienen
(weggefallen)
Bewertunggsfreiheitfür abnutzbare Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens privaterKrankenhäuser
Sonderabschreibungen und Ansparabschreibungen zur
Förderung kleiner und mittlererBetriebe
Erhöhte Absetzungen bei Gebäuden in Sanierungsgebie-
ten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen

8Ti

810
810a
$10b
810c
810d
$10e
810f

$109

810h
$10i

811
81la

811b

812

813
813a
814
8 14a

815
8 15a
816
817

Erhöhte Absetzungen bei Baudenkmalen
Erhöhte Absetzungen für Wohnungen mit Sozialbindung

4. Überschuss der Einnahmen
über die Werbungskosten

Einnahmen
Werbungskosten
Pauschbeträge für Werbungskosten

5. Sonderausgaben

Zusätzliche Altersvorsorge
Steuerbegünstigte Zwecke
Sonderausgaben-Pauschbetrag, Vorsorgepauschale
Verlustabzug
Steuerbegünstigung der zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutztenWohnung imeigenen Haus
Steuerbegünstigung für zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzte Baudenkmale und Gebäude in Sanierungsgebieten
und städtebaulichen Entwicklungsbereichen
Steuerbegünstigung für schutzwürdige Kulturgüter, die
weder zur Einkunftserzielung noch zu eigenen Wohn-
zwecken genutzt werden
Steuerbegünstigung der unentgeltlich zu Wohnzwecken
überlassenen Wohnung imeigenen Haus
Vorkostenabzug bei einer nach dem Eigenheimzulagen-
gesetz begünstigten Wohnung

6. Vereinnahmung und Verausgabung

Sonderbehandlung von Erhaltungsaufwand bei Gebäu-
den in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwick-
lungsbereichen
Sonderbehandlung von Erhaltungsaufwand bei Bau-
denkmalen

7. Nicht abzugsfähige Ausgaben

8. Die einzelnen Einkunftsarten
a) Land- und Forstwirtschaft
($2Abs. 1Satz1Nr.1)

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
Ermittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft
nach Durchschnittssätzen
Veräußerung des Betriebs
Vergünstigungen bei der Veräußerung bestimmter land-
und forstwirtschaftlicher Betriebe

b)Gewerbebetrieb
($2Abs. 1Satz1Nr.2)

Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Verluste bei beschränkter Haftung
Veräußerung des Betriebs
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften



c) Selbständige Arbeit
($2Abs. 1Satz1Nr.3)

818
d) Nichtselbständige Arbeit
($2Abs. 1Satz 1Nr.4)

819
8 19a Überlassung von Vermögensbeteiligungen an Arbeit-

nehmer
e) Kapitalvermögen

($2Abs. 1Satz1Nr.5)
820

f)Vermietung und Verpachtung
($2Abs. 1Satz1Nr.6)

821
g) Sonstige Einkünfte
($2Abs. 1Satz1Nr.7)

822 Arten der sonstigen Einkünfte
823 Private Veräußerungsgeschäfte

h)Gemeinsame Vorschriften
824
8&24a Altersentlastungsbetrag

Ill. Veranlagung
825
826
826a
&26b Zusammenveranlagung von Ehegatten
826c

Veranlagungszeitraum, Steuererklärungspflicht
Veranlagung von Ehegatten
Getrennte Veranlagung von Ehegatten

Besondere Veranlagung für den Veranlagungszeitraum
der Eheschließung

827
828 Besteuerung bei fortgesetzter Gütergemeinschaft
8829
und30

(weggefallen)

(weggefallen)

IV.Tarif
831 Familienleistungsausgleich
832
832a
832b
833
8&33a Außergewöhnliche Belastung in besonderen Fällen
833b

Kinder, Freibeträge für Kinder, Haushaltsfreibetrag
Einkommensteuertarif
Progressionsvorbehalt
Außergewöhnliche Belastungen

Pauschbeträge für behinderte Menschen, Hinterbliebene
und Pflegepersonen

833c
834
8 34a (weggefallen)
8 34b Außerordentliche Einkünfte aus Forstwirtschaft

Kinderbetreuungskosten
Außerordentliche Einkünfte

V. Steuerermäßigungen

1. Steuerermäßigung bei
ausländischen Einkünften

834c
8 34d Ausländische Einkünfte

2. Steuerermäßigung bei Einkünften
aus Land- und Forstwirtschaft

8 34e
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2a. Steuerermäßigung für Steuerpflichtige
mit Kindern bei Inanspruchnahme erhöhter
Absetzungen für Wohngebäude oder der
Steuerbegünstigungen für eigengenutztes

Wohneigentum
834f

2b. Steuerermäßigung bei Zuwendungen
an politische Parteien und an unabhängige

Wählervereinigungen

834g
3. Steuerermäßigung bei

Einkünften aus Gewerbebetrieb
835

VI. Steuererhebung

1. Erhebung der Einkommensteuer
8&36 Entstehung und Tilgung der Einkommensteuer
837
8&37a Pauschalierung der Einkommensteuer durch Dritte

Einkommensteuer-Vorauszahlung

2. Steuerabzug vom Arbeitslohn (Lohnsteuer)
838
838a
838b
839
839a

Erhebung der Lohnsteuer
Höhe der Lohnsteuer
Lohnsteuerklassen
Lohnsteuerkarte
Freibetrag, Hinzurechnungsbetrag und Freistellung beim
Lohnsteuerabzug

8&39b Durchführung des Lohnsteuerabzugs für unbeschränkt
einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer

8&39c Durchführung des Lohnsteuerabzugs ohne Lohnsteuer-
karte

8&39d Durchführung des Lohnsteuerabzugs für beschränkt ein-
kommensteuerpflichtige Arbeitnehmer

840
840a
840b

Pauschalierung der Lohnsteuer in besonderen Fällen
Pauschalierung der Lohnsteuer für Teilzeitbeschäftigte
Pauschalierung der Lohnsteuer bei bestimmten Zukunfts-
sicherungsleistungen

841
&41a Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer

Aufzeichnungspflichten beim Lohnsteuerabzug

&41b Abschluss des Lohnsteuerabzugs
8&41c Änderung des Lohnsteuerabzugs
88.42
und 42a
842b
842c
842d

(weggefallen)
Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber
(weggefallen)
Haftung des Arbeitgebers und Haftung bei Arbeitneh-
merüberlassung

8&42e Anrufungsauskunft
842f Lohnsteuer-Außenprüfung

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

843
843a
843b

Kapitalerträgemit Steuerabzug
Bemessung der Kapitalertragsteuer
Bemessung der Kapitalertragsteuer bei bestimmten Kapi-
talgesellschaften

844
8&44a Abstandnahme vom Steuerabzug
844b

Entrichtung der Kapitalertragsteuer

Erstattung der Kapitalertragsteuer



8 44c Erstattung von Kapitalertragsteuer an bestimmte Körper-
schaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen

845 Ausschluss der Erstattung von Kapitalertragsteuer
8&45a Anmeldung und Bescheinigung der Kapitalertragsteuer
8&45b Erstattung von Kapitalertragsteuer auf Grund von Sam-

melanträgen
8 45c Erstattung von Kapitalertragsteuer in Sonderfällen
&45d Mitteilungen an das Bundesamt für Finanzen

4. Veranlagung von Steuerpflichtigen
mit steuerabzugspflichtigen Einkünften

846 Veranlagung bei Bezug von Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit

847 (weggefallen)

VIl. Steuerabzug bei Bauleistungen
848 Steuerabzug
8&48a Verfahren
&48b Freistellungsbescheinigung
&48c Anrechnung
&48d Besonderheiten im Fall von Doppelbesteuerungsabkom-

men

VIll. Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger
849 Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte
850 Sondervorschriften für beschränkt Steuerpflichtige
8 50a Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen

IX. Sonstige Vorschriften, Bußgeld-,
Ermächtigungs- und Schlussvorschriften

8&50b Prüfungsrecht
8&50c (weggefallen)
&50d Besonderheiten im Fall von Doppelbesteuerungsabkom-

men
8 50e Bußgeldvorschriften
851 Ermächtigung
8&51a Festsetzung und Erhebung von Zuschlagsteuern
852 _Anwendungsvorschriften
853 Sondervorschrift zur Steuerfreistellung des Existenzmini-

mums eines Kindes in den Veranlagungszeiträumen 1983
bis1995

854 (weggefallen)
855 Schlussvorschriften (Sondervorschriften für die Gewinn-

ermittlungnach $ 4 oder nach Durchschnittssätzen bei vor
dem 1. Juli 1970 angeschafftem Grund und Boden)

856 Sondervorschriften für Steuerpflichtige in dem in Artikel 3
des Einigungsvertrages genannten Gebiet

857 Besondere Anwendungsregeln aus Anlass der Herstellung
der Einheit Deutschlands

858 Weitere Anwendung von Rechtsvorschriften, die vor Her-
stellung der Einheit Deutschlands in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet gegolten haben

8859
bis 61 (weggefallen)

862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878

879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
890a
891
892
892a
892b
893
894
895
896
897
898
899

X. Kindergeld
Anspruchsberechtigte
Kinder
Zusammentreffen mehrererAnsprüche
Andere Leistungen für Kinder
Höhe des Kindergeldes, Zahlungszeitraum
Antrag
Besondere Mitwirkungspflichten
Überprüfung des Fortbestehens von Anspruchsvoraus-
setzungen durch Meldedaten-Übermittlung
Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes
Zahlungszeitraum
Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes an Angehö-
rige des öffentlichen Dienstes
(weggefallen)
Zahlung des Kindergeldes in Sonderfällen
Aufrechnung
Pfändung
Erstattung von Kosten imVorverfahren
Übergangsregelungen

XI. Altersvorsorgezulage
Zulageberechtigte
Anbieter
ZentraleStelle
Altersvorsorgebeiträge
Altersvorsorgezulage
Grundzulage
Kinderzulage
Mindesteigenbeitrag
Zusammentreffen mehrererVerträge
Entstehung des Anspruchs auf Zulage
Antrag
Verfahren
Anmeldeverfahren
Datenabgleich
Bescheinigung
Verwendung für eine eigenen Wohnzwecken dienende
Wohnung imeigenen Haus
Verfahren bei Verwendung für eine eigenen Wohn-
zwecken dienende Wohnung imeigenen Haus
Schädliche Verwendung
Verfahren bei schädlicher Verwendung
Beendigung der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht
des Zulageberechtigten
Anwendung der Abgabenordnung, allgemeine Vorschrif-
ten
Übertragbarkeit
Rechtsweg
Ermächtigung



I. Steuerpflicht

81
(1) !Natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz

oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig.2ZumInland imSinne
dieses Gesetzes gehört auch der der Bundesrepublik
Deutschland zustehende Anteil am Festlandsockel, so-
weit dort Naturschätze des Meeresgrundes und des Mee-
resuntergrundeserforscht oder ausgebeutet werden.
(2) !Unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind auch

deutsche Staatsangehörige, die
1. im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhn-

lichenAufenthalt haben und
2. zu einer inländischen juristischen Person des öffent-

lichen Rechts in einem Dienstverhältnis stehen und
dafür Arbeitslohn aus einer inländischen öffentlichen
Kasse beziehen

sowie zu ihrem Haushalt gehörende Angehörige, die die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen oder keine Ein-
künfte oder nur Einkünfte beziehen, die ausschließlich im
Inland einkommensteuerpflichtig sind. ?Dies gilt nur für
natürliche Personen, die in dem Staat, in dem sie ihren
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,
lediglich in einem der beschränkten Einkommensteuer-
pflicht ähnlichen Umfang zu einerSteuer vom Einkommen
herangezogenwerden.
(3) "Auf Antrag werden auch natürliche Personen als

unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt, die
im Inlandweder einenWohnsitz noch ihrengewöhnlichen
Aufenthalt haben, soweit sie inländische Einkünfte im
Sinne des $ 49 haben. ?Dies gilt nur, wenn ihre Einkünfte
im Kalenderjahrmindestens zu 90 vom Hundert der deut-
schen Einkommensteuer unterliegen oder die nicht der
deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte
nicht mehr als 6 136 Euro im Kalenderjahr betragen; die-
ser Betrag ist zu kürzen,soweit es nach den Verhältnissen
im Wohnsitzstaat des Steuerpflichtigen notwendig und
angemessen ist. 3Inländische Einkünfte, die nach einem
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung nur
der Höhe nach beschränkt besteuert werden dürfen, gel-
ten hierbei als nicht der deutschen Einkommensteuer
unterliegend. *Weitere Voraussetzung ist, dass die Höhe
der nicht der deutschen Einkommensteuerunterliegenden
Einkünfte durch eine Bescheinigung der zuständigen
ausländischen Steuerbehörde nachgewiesen wird. Der
Steuerabzug nach $ 50a ist ungeachtet der Sätze 1 bis 4
vorzunehmen.
(4) Natürliche Personen, die im Inland weder einen

Wohnsitz noch ihrengewöhnlichen Aufenthalt haben, sind
vorbehaltlichderAbsätze 2 und 3 und des 8 1abeschränkt
einkommensteuerpflichtig,wenn sie inländische Einkünfte
imSinne des $ 49 haben.

81a
(1) Für Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der

Europäischen Union oder eines Staates, auf den das
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum
anwendbar ist, die nach $ 1Abs. 1 unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtigsind und die Voraussetzungen des $ 1
Abs. 3 Satz 2 bis 4 erfüllen, oder die nach $ 1 Abs. 3 als
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig zu behandeln
sind, gilt bei Anwendung von 8 10Abs. 1 Nr. 1, 8 26 Abs. 1
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Satz 1 und $ 32 Abs. 7 hinsichtlich des Ehegattenund der
Kinder Folgendes:
1. Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dau-

ernd getrennt lebenden Ehegatten (8 10 Abs. 1 Nr. 1)
sind auch dann als Sonderausgaben abziehbar, wenn
der Empfänger nicht unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig ist. 2Voraussetzung ist, dass der Empfänger
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im
Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates der
Europäischen Union oder eines Staates hat, auf den
das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts-
raum Anwendung findet. 3WeitereVoraussetzung ist,
dass die Besteuerung der Unterhaltszahlungen beim
Empfänger durch eine Bescheinigung der zuständigen
ausländischen Steuerbehörde nachgewiesen wird;

2. der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte ohne
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inlandwird
auf Antrag für die Anwendung des $ 26 Abs. 1 Satz 1
als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behan-
delt.2Nummer1Satz2giltentsprechend.®BeiAnwen-
dung des $ 1 Abs. 3 Satz2 ist auf die Einkünfte beider
Ehegatten abzustellen und der Betrag von 6 136 Euro
zu verdoppeln;

3. ein Haushaltsfreibetrag ($ 32 Abs. 7) wird auch abge-
zogen, wenn das Kind, für das dem Steuerpflichtigen
ein Freibetrag nach $ 32 Abs. 6 oder Kindergeld
zusteht, in der Wohnung des Steuerpflichtigen gemel-
det ist, die nicht im Inland belegen ist. ?Nummer 1
Satz 2 gilt sinngemäß. ®WeitereVoraussetzung ist,
dass der Steuerpflichtige, falls er verheiratet ist, von
seinem Ehegattendauernd getrennt lebt.
(2)Für unbeschränkt einkommensteuerpflichtigePerso-

nen imSinne des $ 1Abs. 2, die die Voraussetzungen des
& 1Abs. 3 Satz 2 bis 4 erfüllen, und für unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtige Personen im Sinne des $&1
Abs. 3, die die Voraussetzungen des $ 1 Abs. 2 Satz 1
Nr. 1 und 2 erfüllenund an einemausländischen Dienstort
tätig sind, gelten die Regelungen des Absatzes 1 Nr. 2
und 3 entsprechend mitder Maßgabe, dass aufWohnsitz,
gewöhnlichen Aufenthalt, Wohnung oder Haushalt im
Staat des ausländischen Dienstortes abzustellen ist.

Il. Einkommen

1.SachlicheVoraus-
setzungenfürdieBesteuerung

82
Umfang der Besteuerung, Begriffsbestimmungen
) !Der Einkommensteuer unterliegen
. Einkünfteaus Land- und Forstwirtschaft,
. Einkünfteaus Gewerbebetrieb,

(1
1

2
3. Einkünfteaus selbständiger Arbeit,
4. Einkünfteaus nichtselbständigerArbeit,
5. Einkünfteaus Kapitalvermögen,
6. Einkünfteaus VermietungundVerpachtung,
7. sonstige Einkünfte imSinne des 8 22,
die der Steuerpflichtige während seiner unbeschränkten
Einkommensteuerpflicht oder als inländische Einkünfte
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während seiner beschränkten Einkommensteuerpflicht
erzielt.Zu welcher Einkunftsartdie Einkünfte imeinzelnen
Fall gehören, bestimmtsich nach den $$ 13 bis 24.
(2)Einkünftesind

1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und
selbständiger Arbeit der Gewinn (884 bis 7k),

2. bei den anderen Einkunftsarten der Überschuss der
Einnahmenüber die Werbungskosten (888 bis 9a).
(3) !Die Summe der Einkünfte, vermindert um den

Altersentlastungsbetrag und den Abzug nach $ 13Abs. 3,
ist der Gesamtbetrag der Einkünfte. 2Bei der Ermittlung
der Summe der Einkünfte sind zunächst jeweils die Sum-
men der Einkünfte aus jeder Einkunftsart, dann die
Summe der positiven Einkünfte zu ermitteln.3DieSumme
der positiven Einkünfte ist, soweit sie den Betrag von
51 500 Euro übersteigt, durch negativeSummen der Ein-
künfte aus anderen Einkunftsarten nur bis zur Hälfte zu
mindern. *Die Minderung ist in dem Verhältnis vorzu-
nehmen, in dem die positiven Summen der Einkünfte aus
verschiedenen Einkunftsarten zur Summe der positiven
Einkünfte stehen. SÜbersteigt die Summe der negativen
Einkünfteden nach Satz 3 ausgleichsfähigen Betrag, sind
die negativen Summen der Einkünfte aus verschiedenen
Einkunftsarten in dem Verhältnis zu berücksichtigen, in
dem sie zur Summe der negativen Einkünfte stehen. $Bei
Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b zusammen veranlagt
werden, sind nicht nach den Sätzen 2 bis 5 ausgeglichene
negative Einkünfte des einen Ehegatten dem anderen
Ehegatten zuzurechnen, soweit sie bei diesem nach den
Sätzen 2 bis 5 ausgeglichen werden können; können
negative Einkünfte des einen Ehegatten bei dem anderen
Ehegatten zu weniger als 51 500 Euro ausgeglichen wer-
den, sind die positiven Einkünfte des einen Ehegatten
über die Sätze 2 bis 5 hinaus um den Unterschiedsbetrag
bis zu einem Höchstbetrag von 51 500 Euro durch die
noch nicht ausgeglichenen negativen Einkünfte dieses
Ehegatten zu mindern, soweit der Betrag der Minderun-
gen bei beiden Ehegatten nach den Sätzen 3 bis 6 den
Betrag von 103 000 Euro zuzüglich der Hälfte des den
Betrag von 103 000 Euro übersteigendenTeils der zusam-
mengefasstenSumme der positiven Einkünftebeider Ehe-
gatten nicht übersteigt. 7Können negative Einkünfte des
einen Ehegattenbei ihmnach Satz 3 zu wenigerals 51 500
Euro ausgeglichen werden, sind die positiven Einkünfte
des anderen Ehegatten über die Sätze 2 bis 6 hinaus um
den Unterschiedsbetrag bis zu einem Höchstbetrag von
51 500 Euro durch die noch nicht ausgeglichenen negati-
ven Einkünftedes einen Ehegattenzu mindern, soweit der
Betrag der Minderungen bei beiden Ehegatten nach den
Sätzen 3 bis 7 den Betrag von 103 000 Euro zuzüglich der
Hälfte des den Betrag von 103 000 Euro übersteigenden
Teils der zusammengefassten Summe der positiven Ein-
künfte beider Ehegatten nicht übersteigt. 8Die Sätze 4
und 5 gelten entsprechend.
(4)Der Gesamtbetrag der Einkünfte, vermindert um die

Sonderausgaben und die außergewöhnlichen Belastun-
gen, ist das Einkommen.
(5) !Das Einkommen, vermindert um die Freibeträge

nach & 32 Abs. 6, den Haushaltsfreibetrag nach $ 32
Abs. 7 und um die sonstigen vom Einkommen abzuzie-
henden Beträge, ist das zu versteuernde Einkommen;
dieses bildet die Bemessungsgrundlage für die tarifliche
Einkommensteuer. 2Knüpfen andere Gesetze an den
Begriff des zu versteuerndenEinkommens an, istfür deren

Zweck das Einkommen in allen Fällen des $ 32 um die
Freibeträgenach 8 32 Abs. 6 zu vermindern.
(5a) Knüpfen außersteuerliche Rechtsnormen an die in

den vorstehenden Absätzen definierten Begriffe (Ein-
künfte, Summe der Einkünfte, Gesamtbetrag der Ein-
künfte, Einkommen, zu versteuerndes Einkommen) an,
erhöhen sich für deren Zwecke diese Größen um die nach
& 3 Nr. 40 steuerfreien Beträge und mindern sich um die
nach 8 3c Abs. 2 nicht abziehbaren Beträge.
(6) !Die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die

anzurechnenden ausländischen Steuern und die Steuer-
ermäßigungen,vermehrtumdie Steuer nach $ 34c Abs. 5,
die Nachsteuer nach & 10Abs. 5 und den Zuschlag nach
8 3 Abs. 4 Satz 2 des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes,
ist die festzusetzende Einkommensteuer. ?Wurde der
Gesamtbetrag der Einkünfte inden Fällendes 8 10aAbs. 2
um Sonderausgaben nach $ 10aAbs. 1 gemindert, ist für
die Ermittlungder festzusetzenden Einkommensteuer der
Anspruch auf Zulage nach Abschnitt XI der tariflichen
Einkommensteuer hinzuzurechnen. 3Gleiches gilt für das
Kindergeld, wenn das Einkommen in den Fällen des $ 31
umdie Freibeträgenach $ 32 Abs. 6 gemindertwurde.
(7)Die Einkommensteuerist eine Jahressteuer.?Die

Grundlagen für ihreFestsetzung sind jeweils für ein Kalen-
derjahr zu ermitteln. 3Besteht während eines Kalender-
jahres sowohl unbeschränkte als auch beschränkte Ein-
kommensteuerpflicht, so sind die während der be-
schränkten Einkommensteuerpflicht erzielten inländi-
schen Einkünfte in eine Veranlagung zur unbeschränkten
Einkommensteuerpflichteinzubeziehen.

82a
Negative Einkünfte mit Auslandsbezug

(1)!NegativeEinkünfte
1. aus einer in einem ausländischen Staat belegenen

land- und forstwirtschaftlichen Betriebsstätte,
2. aus einer in einem ausländischen Staat belegenen

gewerblichen Betriebsstätte,
3. a) aus dem Ansatz des niedrigerenTeilwerts eines zu

einem Betriebsvermögen gehörenden Anteils an
einer Körperschaft, die weder ihreGeschäftsleitung
noch ihrenSitz im Inland hat (ausländische Körper-
schaft), oder

b) aus der Veräußerung oder Entnahme eines zu
einem Betriebsvermögen gehörenden Anteils an
einerausländischen Körperschaft oder aus der Auf-
lösung oder Herabsetzung des Kapitals einer aus-
ländischen Körperschaft,

4. inden Fällendes 8 17 bei einemAnteil an einer Kapital-
gesellschaft, die weder ihre Geschäftsleitung noch
ihrenSitz im Inland hat,

5. aus der Beteiligung an einem Handelsgewerbe als
stiller Gesellschafter und aus partiarischen Darlehen,
wenn der Schuldner Wohnsitz, Sitz oder Geschäfts-
leitung ineinemausländischen Staat hat,

6. a) aus der Vermietung oder der Verpachtung von
unbeweglichem Vermögen oder von Sachinbegrif-
fen, wenn diese ineinem ausländischen Staat bele-
gen sind, oder

b) aus der entgeltlichen Überlassung von Schiffen,
sofern der Überlassende nicht nachweist, dass



diese ausschließlich oder fast ausschließlich im
Inland eingesetztworden sind, es sei denn, es han-
delt sich um Handelsschiffe, die
aa) von einem Vercharterer ausgerüstet überlas-

sen, oder
bb) an im Inland ansässige Ausrüster, die die Vor-

aussetzungen des $ 510 Abs. 1 des Handels-
gesetzbuchs erfüllen,überlassen, oder

cc) insgesamt nur vorübergehend an im Ausland
ansässige Ausrüster, die die Voraussetzungen
des $ 510 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs er-
füllen, überlassen

worden sind, oder
c) aus dem Ansatz des niedrigerenTeilwerts oder der

Übertragung eines zu einem Betriebsvermögen
gehörenden Wirtschaftsguts im Sinne der Buch-
stabenaundb,

7. a) aus dem Ansatz des niedrigerenTeilwerts, der Ver-
äußerung oder Entnahme eines zu einem Betriebs-
vermögen gehörenden Anteils an

b) aus der Auflösung oder Herabsetzung des Kapitals
c) inden Fällen des $ 17 bei einemAnteil an
einer Körperschaft mit Sitz oder Geschäftsleitung im
Inland, soweit die negativen Einkünfte auf einen der in
den Nummern 1 bis 6 genanntenTatbestände zurück-
zuführensind,

dürfen nur mit positiven Einkünften der jeweils selben Art
und- mitAusnahme der Fälleder Nummer6 Buchstabe b -
aus demselben Staat, in den Fällen der Nummer 7 auf
Grund von Tatbeständen der jeweils selben Art aus dem-
selben Staat, ausgeglichen werden; sie dürfen auch nicht
nach $ 10d abgezogen werden. 2Den negativen Einkünf-
ten sind Gewinnminderungen gleichgestellt. 3Soweit die
negativen Einkünfte nicht nach Satz 1 ausgeglichen wer-
den können, mindern sie die positiven Einkünfte der
jeweils selben Art, die der Steuerpflichtige in den folgen-
den Veranlagungszeiträumenaus demselben Staat, inden
Fällen der Nummer 7 auf Grund von Tatbeständen der
jeweils selben Art aus demselben Staat, erzielt. *Die Min-
derung ist nur insoweit zulässig, als die negativen Ein-
künfte in den vorangegangenen Veranlagungszeiträumen
nicht berücksichtigt werden konnten (verbleibendenega-
tive Einkünfte).$Die am Schluss eines Veranlagungszeit-
raums verbleibenden negativen Einkünfte sind gesondert
festzustellen;&10dAbs. 4 gilt sinngemäß.
(2) "Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 ist nicht anzuwenden, wenn

der Steuerpflichtige nachweist, dass die negativen Ein-
künfte aus einer gewerblichen Betriebsstätte im Ausland
stammen, die ausschließlich oder fast ausschließlich die
Herstellung oder Lieferung von Waren, außer Waffen, die
Gewinnung von Bodenschätzen sowie die Bewirkung
gewerblicher Leistungen zum Gegenstand hat, soweit
diese nicht in der Errichtung oder dem Betrieb von Anla-
gen, die dem Fremdenverkehrdienen, oder inder Vermie-
tung oder der Verpachtung von Wirtschaftsgütern ein-
schließlich der Überlassung von Rechten, Plänen,
Mustern, Verfahren, Erfahrungen und Kenntnissen beste-
hen; das unmittelbare Halten einer Beteiligung von min-
destens einemViertel am Nennkapital einer Kapitalgesell-
schaft, die ausschließlich oder fast ausschließlich die vor-
genanntenTätigkeitenzum Gegenstand hat, sowie die mit
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dem Halten der Beteiligung in Zusammenhang stehende
Finanzierung gilt als Bewirkung gewerblicher Leistungen,
wenn die Kapitalgesellschaft weder ihre Geschäftsleitung
noch ihrenSitz im Inland hat. 2Absatz 1 Satz 1 Nr.3 und 4
ist nicht anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige nach-
weist, dass die in Satz 1 genannten Voraussetzungen bei
der Körperschaft entweder seit ihrer Gründung oder
während der letzten fünf Jahre vor und in dem Veranla-
gungszeitraum vorgelegen haben, in dem die negativen
Einkünftebezogen werden.

$2b
Negative Einkünfte

aus der Beteiligung an Verlustzuweisungs-
gesellschaften und ähnlichen Modellen

!Negative Einkünfte auf Grund von Beteiligungen an
Gesellschaften oder Gemeinschaften oder ähnlichen
Modellen dürfen nicht mit anderen Einkünften ausgegli-
chen werden, wenn bei dem Erwerb oder der Begründung
der Einkunftsquelle die Erzielung eines steuerlichen Vor-
teils im Vordergrund steht. 2Sie dürfen auch nicht nach
& 10d abgezogen werden. Die Erzielung eines steuer-
lichen Vorteils steht insbesondere dann im Vordergrund,
wenn nach dem Betriebskonzept der Gesellschaft oder
Gemeinschaft oder des ähnlichen Modells die Rendite auf
das einzusetzende Kapital nach Steuern mehr als das
Doppelte dieser Rendite vor Steuern beträgt und ihre
Betriebsführung überwiegend auf diesem Umstand
beruht oder wenn Kapitalanlegern Steuerminderungen
durch Verlustzuweisungen in Aussicht gestellt werden.
4Die negativen Einkünfte mindern nach Maßgabe des $ 2
Abs. 3 die positiven Einkünfte, die der Steuerpflichtige in
demselben Veranlagungszeitraumaus solchen Einkunfts-
quellen erzielt hat, und nach Maßgabe des 8 10d die posi-
tiven Einkünfte, die der Steuerpflichtige in dem unmittel-
bar vorangegangenen Veranlagungszeitraumoder in den
folgenden Veranlagungszeiträumen aus solchen Ein-
kunftsquellenerzielthatoder erzielt.

2. SteuerfreieEinnahmen
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Steuerfrei sind
1. a) Leistungen aus einer Krankenversicherung, aus

einer Pflegeversicherung und aus der gesetz-
lichen Unfallversicherung,

b) Sachleistungen und Kinderzuschüsse aus den
gesetzlichen Rentenversicherungen einschließ-
lich der Sachleistungen nach dem Gesetz über
die Alterssicherung der Landwirte,

c) Übergangsgeld nach dem Sechsten Buch Sozial-
gesetzbuch und Geldleistungen nach den $$ 10,
36 bis 39 des Gesetzes über die Alterssicherung
der Landwirte,

d) das Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutz-
gesetz, der Reichsversicherungsordnung und
dem Gesetz über die Krankenversicherung der
Landwirte, die Sonderunterstützung für im Fami-
lienhaushalt beschäftigte Frauen, der Zuschuss
zum Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutz-
gesetz sowie der Zuschuss nach $ 4a der Mutter-
schutzverordnung oder einer entsprechenden
Landesregelung;



das Arbeitslosengeld, das Teilarbeitslosengeld, das
Kurzarbeitergeld,das Winterausfallgeld,die Arbeits-
losenhilfe, das Übergangsgeld, das Unterhaltsgeld,
die Eingliederungshilfe, das Überbrückungsgeld
nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch oder dem
Arbeitsförderungsgesetz sowie das aus dem
Europäischen Sozialfonds finanzierteUnterhaltsgeld
und die aus Landesmittelnergänzten Leistungenaus
dem Europäischen Sozialfonds zur Aufstockung des
Überbrückungsgeldes nach dem Dritten Buch So-
zialgesetzbuch oder dem Arbeitsförderungsgesetz
und die übrigen Leistungen nach dem Dritten Buch
Sozialgesetzbuch oder dem Arbeitsförderungsge-
setz und den entsprechenden Programmen des
Bundes und der Länder, soweit sie Arbeitnehmern
oder Arbeitsuchenden oder zur Förderung der Aus-
bildung oder Fortbildung der Empfänger gewährt
werden, sowie Leistungen auf Grund der in $ 141m
Abs. 1 und $ 141n Abs. 2 des Arbeitsförderungs-
gesetzes oder $ 187 und & 208 Abs. 2 des Dritten
Buches Sozialgesetzbuch genannten Ansprüche,
Leistungen auf Grund der in $ 115Abs. 1 des Zehn-
ten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit
8 117Abs.4 Satz1oder$ 134Abs.4,8 160Abs. 1
Satz 1 und $ 166a des Arbeitsförderungsgesetzes
oder in Verbindung mit $ 143 Abs. 3 oder & 198
Satz 2 Nr. 6, 8 335Abs. 3 des DrittenBuches Sozial-
gesetzbuch genannten Ansprüche, wenn über das
Vermögen des ehemaligen Arbeitgebers des
Arbeitslosen das Konkursverfahren, Gesamtvoll-
streckungsverfahren oder Insolvenzverfahren eröff-
networden ist oder einer der Fälle des $ 141bAbs. 3
des Arbeitsförderungsgesetzes oder des $ 183
Abs. 1 Nr. 2 oder 3 des DrittenBuches Sozialgesetz-
buch vorliegt, und der Altersübergangsgeld-Aus-
gleichsbetrag nach 8 249eAbs. 4a des Arbeitsförde-
rungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember 1997
geltenden Fassung;
die Arbeitslosenbeihilfe und die Arbeitslosenhilfe
nach dem Soldatenversorgungsgesetz;
Kapitalabfindungenauf Grund der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und auf Grund der Beamten-(Pen-
sions-)Gesetze;
bei Angehörigen der Bundeswehr, des Bundes-
grenzschutzes, des Zollfahndungsdienstes, der
Bereitschaftspolizei der Länder, der Vollzugspolizei
und der Berufsfeuerwehrder Länder und Gemeinden
und bei Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei des
Bundes, der Länder und Gemeinden
a) der Geldwert der ihnen aus Dienstbeständen

überlassenen Dienstkleidung,
b) Einkleidungsbeihilfen und Abnutzungsentschädi-

gungen für die Dienstkleidung der zum Tragen
oder Bereithaltenvon DienstkleidungVerpflichte-
ten und für dienstlich notwendige Kleidungs-
stücke der Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei
und der Zollfahndungsbeamten,

c) im Einsatz gewährte Verpflegung oder Verpfle-
gungszuschüsse,

d) der Geldwert der auf Grund gesetzlicher Vor-
schriften gewährten Heilfürsorge;

die Geld- und Sachbezüge sowie die Heilfürsorge,
die Soldaten auf Grund des $ 1 Abs. 1 Satz 1 des

Wehrsoldgesetzes und Zivildienstleistende auf
Grund des 8 35 des Zivildienstgesetzeserhalten;
Bezüge, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften aus
öffentlichen Mitteln versorgungshalber an Wehr-
dienstbeschädigte und Zivildienstbeschädigte oder
ihre Hinterbliebenen, Kriegsbeschädigte, Kriegshin-
terbliebene und ihnen gleichgestellte Personen
gezahltwerden, soweit es sich nicht um Bezüge han-
delt, die auf Grund der Dienstzeitgewährt werden;
Ausgleichsleistungen nach dem Lastenausgleichs-
gesetz, Leistungen nach dem Flüchtlingshilfegesetz,
dem Bundesvertriebenengesetz, dem Reparations-
schädengesetz, dem Vertriebenenzuwendungsge-
setz, dem NS-Verfolgtenentschädigungsgesetz so-
wie Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz
und nach dem Ausgleichsleistungsgesetz, soweit sie
nicht Kapitalerträge im Sinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 7
und Abs. 2 sind;
Geldrenten, Kapitalentschädigungen und Leistun-
gen imHeilverfahren,die auf Grund gesetzlicherVor-
schriften zur Wiedergutmachung nationalsozialis-
tischen Unrechts gewährt werden. 2DieSteuerpflicht
von Bezügen aus einem aus Wiedergutmachungs-
gründen neu begründeten oder wieder begründeten
Dienstverhältnis sowie von Bezügen aus einem
früheren Dienstverhältnis, die aus Wiedergutma-
chungsgründen neu gewährt oder wieder gewährt
werden, bleibt unberührt;
Abfindungen wegen einer vom Arbeitgeber veran-
lasstenoder gerichtlich ausgesprochenen Auflösung
des Dienstverhältnisses, höchstens jedoch 8181
Euro. ?2HatderArbeitnehmerdas 50. Lebensjahr voll-
endet und hat das Dienstverhältnis mindestens
15 Jahre bestanden, so beträgt der Höchstbetrag
10 226 Euro, hat der Arbeitnehmer das 55. Lebens-
jahr vollendet und hat das Dienstverhältnismindes-
tens 20 Jahre bestanden, so beträgt der Höchst-
betrag 12271 Euro;
ÜbergangsgelderundÜbergangsbeihilfenaufGrund
gesetzlicher Vorschriften wegen Entlassung aus
einem Dienstverhältnis, höchstens jedoch 12 271
Euro;
Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder aus Mitteln
einer öffentlichen Stiftung, die wegen Hilfsbedürftig-
keitoder als Beihilfezu dem Zweck bewilligtwerden,
die Erziehung oder Ausbildung, die Wissenschaft
oder Kunst unmittelbar zu fördern. 2Darunter fallen
nicht Kinderzuschläge und Kinderbeihilfen, die auf
Grund der Besoldungsgesetze, besonderer Tarife
oder ähnlicher Vorschriften gewährt werden. 3Vor-
aussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass der Emp-
fänger mit den Bezügen nicht zu einer bestimmten
wissenschaftlichen oder künstlerischen Gegenleis-
tung oder zu einer Arbeitnehmertätigkeitverpflichtet
wird;
aus einer Bundeskasse oder Landeskasse gezahlte
Bezüge, die in einem Bundesgesetz oder Landes-
gesetz oder einer auf bundesgesetzlicher oder lan-
desgesetzlicher Ermächtigung beruhenden Bestim-
mung oder von der Bundesregierung oder einer Lan-
desregierung als Aufwandsentschädigung festge-
setzt sind und als Aufwandsentschädigung imHaus-
haltsplan ausgewiesen werden. 2Das Gleiche gilt für



andere Bezüge, die als Aufwandsentschädigung aus
öffentlichen Kassen an öffentliche Dienste leistende
Personen gezahlt werden, soweit nicht festgestellt
wird, dass sie für Verdienstausfall oder Zeitverlust
gewährt werden oder den Aufwand, der dem Emp-
fänger erwächst, offenbar übersteigen;
die aus öffentlichen Kassen gezahlten Reisekosten-
vergütungen, Umzugskostenvergütungen und Tren-
nungsgelder. 2Die als Reisekostenvergütungen ge-
zahlten Vergütungen für Verpflegungsmehraufwen-
dungen sind nur insoweit steuerfrei, als sie die
Pauschbeträge nach $ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 nicht
übersteigen; Trennungsgelder sind nur insoweit
steuerfrei,als sie dienach 89 Abs. 1Satz3 Nr. 5 und
Abs. 5 sowie $ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 abziehbarenAuf-
wendungen nicht übersteigen;
Zuschüsse eines Trägers der gesetzlichen Renten-
versicherung zu den Aufwendungen eines Rentners
für seine Kranken- und Pflegeversicherung;
Zuwendungen, die Arbeitnehmer anlässlich ihrer
Eheschließung oder der Geburt eines Kindes von
ihrem Arbeitgeber erhalten, soweit sie jeweils
358 Euro nicht übersteigen;
die Vergütungen, die Arbeitnehmer außerhalb des
öffentlichen Dienstes von ihrem Arbeitgeber zur
Erstattung von Reisekosten, Umzugskosten oder
Mehraufwendungen bei doppelter Haushaltsführung
erhalten, soweit sie die beruflich veranlassten Mehr-
aufwendungen, bei Verpflegungsmehraufwendun-
gen die Pauschbeträge nach 8 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5
und bei Familienheimfahrtenmit dem eigenen oder
außerhalb des Dienstverhältnisses zur Nutzung
überlassenen Kraftfahrzeugdie Pauschbeträge nach
8 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 nicht übersteigen; Vergütun-
gen zur Erstattungvon Mehraufwendungen bei dop-
pelter Haushaltsführung sind nur insoweit steuerfrei,
als sie die nach $ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 und Abs. 5
sowie $ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 abziehbaren Aufwen-
dungen nicht übersteigen;
Zuschüsse zum Beitragnach $ 32 des Gesetzes über
die Alterssicherung der Landwirte;
das Aufgeld für ein an die Bank für Vertriebene und
Geschädigte (Lastenausgleichsbank) zugunsten des
Ausgleichsfonds (85 des Lastenausgleichsgesetzes)
gegebenes Darlehen, wenn das Darlehen nach & 7f
des Gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 15. September 1953 (BGBl. I S. 1355) im Jahr
der Hingabe als Betriebsausgabe abzugsfähig war;
Entschädigungen auf Grund des Gesetzes über die
Entschädigung ehemaliger deutscher Kriegsgefan-
gener;
die aus öffentlichen Mitteln des Bundespräsidenten
aus sittliichen oder sozialen Gründen gewährten
Zuwendungen an besonders verdiente Personen
oder ihreHinterbliebenen;
Zinsen aus Schuldbuchforderungen im Sinne des
&35Abs. 1des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes in
der im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliederungsnum-
mer653-1, veröffentlichtenbereinigtenFassung;
der Ehrensold, der auf Grund des Gesetzes über
Titel, Orden und Ehrenzeichen in der im Bundes-
gesetzblatt Teil Ill, Gliederungsnummer 1132-1, ver-
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öffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24. April 1986 (BGBl. I S. 560),
gewährt wird;
die Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz, dem
Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, dem Ver-
waltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz und
dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz;
Leistungen, die auf Grund des Bundeskindergeld-
gesetzes gewährt werden;
Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz
vom20.Juli 2000(BGBl.|S. 1045);
Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als
Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreueroder ver-
gleichbaren nebenberuflichen Tätigkeiten, aus
nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeiten oder
der nebenberuflichen Pflege alter, kranker oder
behinderter Menschen im Dienst oder im Auftrag
einer inländischen juristischen Person des öÖffent-
lichen Rechts oder einer unter & 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung
zur Förderung gemeinnütziger,mildtätigerund kirch-
licher Zwecke (88 52 bis 54 der Abgabenordnung)
bis zur Höhe von insgesamt 1 848 Euro im Jahr.
2Überschreiten die Einnahmen für die in Satz 1
bezeichneten Tätigkeiten den steuerfreien Betrag,
dürfen die mit den nebenberuflichen Tätigkeiten in
unmittelbaremwirtschaftlichen Zusammenhang ste-
hendenAusgaben abweichend von $ 3c nur insoweit
als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abge-
zogen werden, als sie den Betrag der steuerfreien
Einnahmen übersteigen;
der Grundbetrag der Produktionsaufgaberente und
das Ausgleichsgeld nach dem Gesetz zur Förderung
der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbs-
tätigkeitbis zum Höchstbetrag von 18 407 Euro;
die Aufstockungsbeträge im Sinne des $ 3 Abs. 1
Nr. 1 Buchstabe a sowie die Beiträge und Aufwen-
dungen im Sinne des $ 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b
und des $ 4 Abs. 2 des Altersteilzeitgesetzes, die
Zuschläge, die versicherungsfrei Beschäftigte im
Sinne des 8 27 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des DrittenBuches
Sozialgesetzbuch zur Aufstockung der Bezüge bei
Altersteilzeit nach beamtenrechtlichen Vorschriften
oder Grundsätzen erhaltensowie die Zahlungen des
Arbeitgebers zur Übernahme der Beiträge im Sinne
des $ 187ades Sechsten Buches Sozialgesetzbuch,
soweit sie 50 vom Hundert der Beiträge nicht über-
steigen;
das Gehalt und die Bezüge,
a) die die diplomatischen Vertreter ausländischer

Staaten, die ihnen zugewiesenen Beamten und
die in ihren Diensten stehenden Personen erhal-
ten. 2Dies gilt nicht für deutsche Staatsangehöri-
ge oder für im Inland ständig ansässige Perso-
nen;

b) der Berufskonsuln, der Konsulatsangehörigen
und ihres Personals, soweit sie Angehörige des
Entsendestaates sind. ?Dies gilt nicht für Perso-
nen, die im Inland ständig ansässig sind oder
außerhalb ihresAmtes oder Dienstes einen Beruf,
ein Gewerbe oder eine andere gewinnbringende
Tätigkeit ausüben;



Entschädigungen für die betriebliche Benutzung von
Werkzeugen eines Arbeitnehmers (Werkzeuggeld),
soweit sie die entsprechenden Aufwendungen des
Arbeitnehmers nicht offensichtlich übersteigen;
die typische Berufskleidung, die der Arbeitgeber
seinem Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbilligt
überlässt; dasselbe gilt für eine Barablösung eines
nicht nur einzelvertraglichenAnspruchs auf Gestel-
lung von typischer Berufskleidung, wenn die Bar-
ablösung betrieblich veranlasst ist und die entspre-
chenden Aufwendungen des Arbeitnehmers nicht
offensichtlich übersteigt;
die unentgeltliche oder verbilligte Sammelbeförde-
rung eines Arbeitnehmers zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte mit einem vom Arbeitgeber gestellten
Beförderungsmittel, soweit die Sammelbeförderung
für den betrieblichenEinsatz des Arbeitnehmers not-
wendig ist;
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitsiohn
erbrachte Leistungen des Arbeitgebers zur Unter-
bringung und Betreuung von nicht schulpflichtigen
Kindern der Arbeitnehmer in Kindergärten oder ver-
gleichbaren Einrichtungen;
Zuschüsse des Arbeitgebers, die zusätzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitsiohn zu den Aufwen-
dungen des Arbeitnehmers für Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte mit Öffentlichen Ver-
kehrsmitteln im Linienverkehrgezahlt werden. ?Das
Gleiche gilt für die unentgeltlicheoder verbilligteNut-
zung ÖffentlicherVerkehrsmittel im Linienverkehrzu
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, die
der Arbeitnehmerauf Grund seines Dienstverhältnis-
ses zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn inAnspruch nehmen kann;
die Einnahmen der bei der Deutsche Post AG, Deut-
sche Postbank AG oder Deutsche Telekom AG
beschäftigten Beamten, soweit die Einnahmenohne
Neuordnung des Postwesens und derTelekommuni-
kation nach den Nummern 11 bis 13 steuerfrei
wären;

Einnahmen für Leistungen zur Grundpflege oder
hauswirtschaftlichen Versorgung bis zur Höhe des
Pflegegeldes nach $ 37 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch, wenn diese Leistungen von Angehöri-
gen des Pflegebedürftigen oder von anderen Perso-
nen, die damit eine sittliche Pflicht imSinne des 8 33
Abs. 2 gegenüber dem Pflegebedürftigen erfüllen,
erbracht werden. ?Entsprechendes gilt, wenn der
Pflegebedürftige Pflegegeld aus privaten Versiche-
rungsverträgen nach den Vorgaben des Elften
Buches Sozialgesetzbuch oder eine Pauschalbei-
hilfe nach Beihilfevorschriften für häusliche Pflege
erhält;
der Unterhaltsbeitrag und der Maßnahmebeitrag
nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz,
soweit sie als Zuschuss geleistetwerden;
Sachprämien, die der Steuerpflichtige für die per-
sönliche Inanspruchnahme von Dienstleistungen
von Unternehmenunentgeltlicherhält,die diese zum
Zwecke der Kundenbindung im allgemeinen Ge-
schäftsverkehr in einem jedermann zugänglichen
planmäßigen Verfahren gewähren, soweit der Wert

der Prämien 1 224 Euro im Kalenderjahr nicht über-
steigt;
das Arbeitsentgelt aus einer geringfügigen Beschäf-
tigung im Sinne des $ 8 Abs. 1 Nr. 1 des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch, für das der Arbeitgeber
Beiträge nach $ 168 Abs. 1 Nr. 1b (geringfügigver-
sicherungspflichtig Beschäftigte) oder nach $ 172
Abs. 3 (versicherungsfrei geringfügig Beschäftigte)
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch zu entrich-
ten hat, wenn die Summe der anderen Einkünftedes
Arbeitnehmers nicht positiv ist;
die Hälfte
a) der Betriebsvermögensmehrungen oder Einnah-

menaus der Veräußerungoder der Entnahmevon
Anteilen an Körperschaften, Personenvereinigun-
gen und Vermögensmassen, deren Leistungen
beim Empfänger zu Einnahmen imSinne des $ 20
Abs. 1 Nr. 1 gehören, oder an einer Organgesell-
schaft imSinne der $$ 14, 17oder 18des Körper-
schaftsteuergesetzes oder aus deren Auflösung
oder Herabsetzung von deren Nennkapital oder
aus dem Ansatz eines solchen Wirtschaftsguts
mit dem Wert, der sich nach 8 6 Abs. 1 Nr. 2
Satz 3 ergibt, soweit sie zu den Einkünften aus
Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb
oder aus selbständiger Arbeit gehören. 2Dies gilt
nicht, soweit der Ansatz des niedrigerenTeilwer-
tes in vollem Umfang zu einer Gewinnminderung
geführt hat und soweit diese Gewinnminderung
nicht durch Ansatz eines Wertes, der sich nach
86 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 ergibt, ausgeglichen wor-
den ist,

b) des Veräußerungspreises im Sinne des & 16
Abs. 2, soweit er auf die Veräußerung von Antei-
len an Körperschaften, Personenvereinigungen
und Vermögensmassen entfällt, deren Leistun-
gen beim Empfänger zu Einnahmen imSinne des
8 20 Abs. 1 Nr. 1 gehören, oder an einer Organ-
gesellschaft im Sinne der 88 14, 17 oder 18 des
Körperschaftsteuergesetzes. 2Satz 1 ist in den
Fällen des $ 16 Abs. 3 entsprechend anzuwen-
den,

c) des Veräußerungspreises oder des gemeinen
Wertes imSinne des $ 17Abs. 2. ?Satz 1 istinden
Fällen des $ 17 Abs. 4 entsprechend anzuwen-
den,

d) der Bezüge imSinne des $ 20Abs. 1 Nr. 1und der
Einnahmen imSinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 9,

e) der Bezüge imSinne des 8 20 Abs. 1 Nr. 2,
f) der besonderen Entgelte oder Vorteile im Sinne

des 8 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1,dieneben den in$ 20
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a
bezeichneten Einnahmen oder an deren Stelle
gewährtwerden,

g) der Einnahmenaus der Veräußerungvon Dividen-
denscheinen und sonstigen Ansprüchen imSinne
des 8 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a,

h) der Einnahmen aus der Abtretung von Dividen-
denansprüchen oder sonstigen Ansprüchen im
Sinne des $ 20 Abs. 2 Satz 2,

i) der Bezüge imSinne des $ 22 Nr. 1Satz 2, soweit
diese von einer nicht von der Körperschaftsteuer



befreiten Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse stammen,

j) des Veräußerungspreises im Sinne des $ 23
Abs. 3 bei der Veräußerung von Anteilen an Kör-
perschaften, Personenvereinigungen oder Ver-
mögensmassen, deren Leistungen beim Empfän-
ger zu Einnahmen im Sinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 1
gehören.

2Diesgilt für Satz 1 Buchstabe d bis h auch inVerbin-
dung mit 8 20 Abs. 3. 3Satz 1 Buchstabe a undb ist
nur anzuwenden, soweit die Anteile nicht einbrin-
gungsgeboren im Sinne des $ 21 des Umwand-
lungssteuergesetzes sind. *Satz 3 gilt nicht,wenn
a) derin Satz 1 Buchstabe a und b bezeichneteVor-

gang später als sieben Jahre nach dem Zeitpunkt
der Einbringung im Sinne des $ 20 Abs. 1 Satz 1
oder des $ 23 Abs. 1 bis 3 des Umwandlungs-
steuergesetzes, auf die der Erwerb der in Satz 3
bezeichneten Anteile zurückzuführen ist, statt-
findet, es sei denn, innerhalbdes genannten Sie-
benjahreszeitraumswird einAntrag auf Versteue-
rung nach 8 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Umwand-
lungssteuergesetzesgestelltoder

b) die in Satz 3 bezeichneten Anteile auf Grund
eines Einbringungsvorgangs nach $ 20 Abs. 1
Satz 2 oder nach $ 23 Abs. 4 des Umwandlungs-
steuergesetzes erworben worden sind, es sei
denn, die eingebrachten Anteile sind unmittelbar
oder mittelbarauf eine Einbringung im Sinne des
Buchstabens a innerhalb der dort bezeichneten
Frist zurückzuführen.

5Satz 1 Buchstabe a, b und dbis h istnicht anzuwen-
den für Anteile, die bei Kreditinstituten und Finanz-
dienstleistungsinstituten nach $ 1 Abs. 12 des
Gesetzes über das Kreditwesen dem Handelsbuch
zuzurechnen sind; Gleiches gilt für Anteile, die von
FinanzunternehmenimSinne des Gesetzes über das
Kreditwesen mit dem Ziel der kurzfristigenErzielung
eines Eigenhandelserfolges erworben werden.
6Satz 5 zweiter Halbsatz gilt auch für Kreditinstitute,
Finanzdienstleistungsinstitute und Finanzunterneh-
men mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Gemeinschaft oder in einem anderen
Vertragsstaat des EWR-Abkommens;
a) Gewinnausschüttungen, soweit für das Kalender-

jahr oder Wirtschaftsjahr, in dem sie bezogen
werden, oder für die vorangegangenen sieben
Kalenderjahre oder Wirtschaftsjahre aus einer
Beteiligung an derselben ausländischen Gesell-
schaft Hinzurechnungsbeträge ($ 10 Abs. 2 des
Außensteuergesetzes) der Einkommensteuer
unterlegenhaben, $ 11 Abs. 1 und 2 des Außen-
steuergesetzes in der Fassung des Artikels 12
des Gesetzes vom 21. Dezember 1993 (BGBl. |
S. 2310) nicht anzuwenden war und der Steuer-
pflichtigedies nachweist; $ 3c Abs. 2 gilt entspre-
chend;

b) Gewinne aus der Veräußerung eines Anteils an
einer ausländischen Kapitalgesellschaft sowie
aus deren Auflösung oder Herabsetzung ihres
Kapitals, soweit für das Kalenderjahr oder Wirt-
schaftsjahr, in dem sie bezogen werden, oder für
die vorangegangenen sieben Kalenderjahre oder
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Wirtschaftsjahre aus einer Beteiligung an dersel-
ben ausländischen Gesellschaft Hinzurech-
nungsbeträge ($ 10 Abs. 2 des Außensteuer-
gesetzes) der Einkommensteuer unterlegen
haben, $ 11 Abs. 1 und 2 des Außensteuergeset-
zes in der Fassung des Artikels 12 des Gesetzes
vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2310) nicht
anzuwenden war, der Steuerpflichtige dies nach-
weist und der Hinzurechnungsbetrag ihm nicht
als Gewinnanteil zugeflossen ist.

2Die Prüfung, ob Hinzurechnungsbeträge der Ein-
kommensteuerunterlegenhaben, erfolgt imRahmen
der gesonderten Feststellung nach $ 18 des Außen-
steuergesetzes;
die Zuwendungen, die auf Grund des Fulbright-
Abkommens gezahltwerden;
der Ehrensold für Künstler sowie Zuwendungen aus
Mittelnder Deutschen Künstlerhilfe,wenn es sich um
Bezüge aus öffentlichen Mitteln handelt, die wegen
der Bedürftigkeitdes Künstlers gezahlt werden;
Stipendien, die unmittelbar aus öffentlichen Mitteln
oder von zwischenstaatlichen oder überstaatlichen
Einrichtungen, denen die Bundesrepublik Deutsch-
land als Mitglied angehört, zur Förderung der For-
schung oder zur Förderung der wissenschaftlichen
oder künstlerischen Ausbildung oder Fortbildung
gewährt werden. 2DasGleiche gilt für Stipendien, die
zu den in Satz 1 bezeichneten Zwecken von einer
Einrichtung, die von einer Körperschaft des öffent-
lichen Rechts errichtet ist oder verwaltet wird, oder
von einer Körperschaft, Personenvereinigung oder
Vermögensmasse imSinne des $ 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftsteuergesetzes gegeben werden. 3Vor-
aussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass
a) die Stipendien einen für die Erfüllung der For-

schungsaufgabe oder für die Bestreitung des
Lebensunterhalts und die Deckung des Ausbil-
dungsbedarfs erforderlichen Betrag nicht über-
steigen und nach den von dem Geber erlassenen
Richtlinienvergebenwerden,

b) der Empfänger im Zusammenhang mit dem Sti-
pendium nicht zu einer bestimmten wissen-
schaftlichen oder künstlerischen Gegenleistung
oder zu einer Arbeitnehmertätigkeit verpflichtet
ist,

c) bei Stipendien zur Förderung der wissenschaft-
lichen oder künstlerischen Fortbildung im Zeit-
punkt der erstmaligen Gewährung eines solchen
Stipendiums derAbschluss der Berufsausbildung
des Empfängers nicht länger als zehn Jahre
zurückliegt;

die Vorteile des Arbeitnehmers aus der privatenNut-
zung von betrieblichen Personalcomputern und
Telekommunikationsgeräten;
Bergmannsprämien nach dem Gesetz über Berg-
mannsprämien;
Leistungen nach $ 14aAbs. 4 und 8 14b des Arbeits-
platzschutzgesetzes;
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz,
soweit sie nicht nach dessen $ 15 Abs. 1 Satz 2
steuerpflichtigsind;



49.

50.

51.

52.
54.

59.
57.

58.

59.

laufende Zuwendungen eines früheren alliiertenBe-
satzungssoldaten an seine im Geltungsbereich des
Grundgesetzes ansässige Ehefrau, soweit sie auf
diese Zuwendungen angewiesen ist;
die Beträge, die der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber
erhält, um sie für ihn auszugeben (durchlaufende
Gelder), und die Beträge, durch die Auslagen des
Arbeitnehmers für den Arbeitgeber ersetzt werden
(Auslagenersatz);
Trinkgelder, die anlässlich einer Arbeitsleistung dem
Arbeitnehmervon Drittenfreiwilligund ohne dass ein
Rechtsanspruch auf sie besteht, zusätzlich zu dem
Betrag gegeben werden, der für diese Arbeits-
leistungzu zahlen ist;
und 53. (weggefallen)
Zinsen aus Entschädigungsansprüchen für deutsche
Auslandsbonds im Sinne der 88 52 bis 54 des Be-
reinigungsgesetzes für deutsche Auslandsbonds in
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 4139-2, veröffentlichten bereinigten Fassung,
soweit sich die Entschädigungsansprüche gegen
den Bund oder die Länder richten. ?2DasGleiche gilt
für die Zinsen aus Schuldverschreibungen und
Schuldbuchforderungen, die nach den 88 9, 10 und
14des Gesetzes zur näherenRegelung der Entschä-
digungsansprüche fürAuslandsbonds inder imBun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4139-3,
veröffentlichtenbereinigtenFassung vom Bund oder
von den Ländern für Entschädigungsansprüche
erteiltoder eingetragenwerden;
und 56. (weggefallen)
die Beträge, die die Künstlersozialkasse zugunsten
des nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz
Versicherten aus dem Aufkommen von Künstler-
sozialabgabe und Bundeszuschuss an einen Träger
der Sozialversicherung oder an den Versicherten
zahlt;
das Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz und dem
Wohngeldsondergesetz, die sonstigen Leistungen
zur Senkung der Miete oder Belastung imSinne des
& 38 des Wohngeldgesetzes sowie öffentliche
Zuschüsse zur Deckung laufender Aufwendungen
und Zinsvorteile bei Darlehen, die aus öffentlichen
Haushalten gewährt werden, für eine zu eigenen
Wohnzwecken genutzte Wohnung im eigenen Haus
oder eine zu eigenenWohnzwecken genutzte Eigen-
tumswohnung, soweit die Zuschüsse und Zinsvor-
teile die Vorteile aus einer entsprechenden Förde-
rung mit öffentlichen Mitteln nach dem Zweiten
Wohnungsbaugesetz oder dem Wohnraumförde-
rungsgesetz nicht überschreiten, der Zuschuss für
die Wohneigentumsbildung in innerstädtischen Alt-
bauquartieren nach den Regelungen zum Stadtum-
bau Ost in den Verwaltungsvereinbarungenüber die
Gewährung von Finanzhilfendes Bundes an die Län-
der nach Artikel 104aAbs. 4 des Grundgesetzes zur
Förderung städtebaulicher Maßnahmen;
die Zusatzförderung nach $ 88e des Zweiten Woh-
nungsbaugesetzes und nach $ 51f des Wohnungs-
baugesetzes für das Saarland und Geldleistungen,
die ein Mieter zum Zwecke der Wohnkostenent-
lastung nach dem Wohnraumförderungsgesetz
erhält,soweit die Einkünftedem Mieter zuzurechnen

sind, und die Vorteile aus einer mietweisen Woh-
nungsüberlassung im Zusammenhang mit einem
Arbeitsverhältnis, soweit sie die Vorteile aus einer
entsprechenden Förderung nach dem ZweitenWoh-
nungsbaugesetz oder nach dem Wohnraumförde-
rungsgesetz nicht überschreiten;
Leistungen aus öffentlichen Mitteln an Arbeitnehmer
des Steinkohlen-, Pechkohlen- und Erzbergbaues,
des Braunkohlentiefbauesund der Eisen- und Stahl-
industrie aus Anlass von Stilllegungs-, Einschrän-
kungs-, Umstellungs- oder Rationalisierungsmaß-
nahmen;
Leistungen nach 8 4 Abs. 1 Nr. 2,8 7 Abs. 3, 88 9, 10
Abs. 1,88 13, 15des Entwicklungshelfer-Gesetzes;
Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssiche-
rung des Arbeitnehmers, soweit der Arbeitgeber
dazu nach sozialversicherungsrechtlichen oder
anderen gesetzlichen Vorschriften oder nach einer
auf gesetzlicher Ermächtigung beruhenden Bestim-
mung verpflichtet ist. ?Den Ausgaben des Arbeit-
gebers für die Zukunftssicherung, die auf Grund
gesetzlicher Verpflichtung geleistet werden, werden
gleichgestellt Zuschüsse des Arbeitgebers zu den
Aufwendungen des Arbeitnehmers
a) füreine Lebensversicherung,
b) für die freiwilligeVersicherung inder gesetzlichen

Rentenversicherung,
c) für eine öffentlich-rechtliche Versicherungs- oder

Versorgungseinrichtung seiner Berufsgruppe,
wenn der Arbeitnehmervon der Versicherungspflicht
in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit wor-
den ist. 3DieZuschüsse sind nur insoweit steuerfrei,
als sie insgesamt bei Befreiung von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
der Angestellten die Hälfte und bei Befreiungvon der
Versicherungspflicht in der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung zwei Drittelder Gesamtaufwendun-
gen des Arbeitnehmers nicht übersteigen und nicht
höher sind als der Betrag, der als Arbeitgeberanteil
bei Versicherungspflicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung der Angestellten oder in der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung zu zahlen wäre.
4Die Sätze 2 und 3 gelten sinngemäß für Beiträge
des Arbeitgebers zu einer Pensionskasse, wenn der
Arbeitnehmer bei diesemArbeitgeber nicht im Inland
beschäftigt ist und der Arbeitgeber keine Beiträge
zur gesetzlichen Rentenversicherung im Inland
leistet; Beiträge des Arbeitgebers zu einer Renten-
versicherung auf Grund gesetzlicher Verpflichtung
sind anzurechnen;
Beiträge des Arbeitgebers aus dem ersten Dienst-
verhältnis an eine Pensionskasse oder einen Pen-
sionsfonds, soweit sie insgesamt im Kalenderjahr
4 vom Hundert der Beitragsbemessungsgrenze in
der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestell-
ten nicht übersteigen. ?Dies gilt nicht für Beiträge an
eine Zusatzversorgungseinrichtung für eine betrieb-
liche Altersversorgung im Sinne des $ 10a Abs. 1
Satz 4 oder soweit der Arbeitnehmer nach $ 1a
Abs. 3 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieb-
lichen Altersversorgung verlangt hat, dass die Vor-
aussetzungen für eine Förderung nach $ 10a oder
Abschnitt XI erfülltwerden;



bei Arbeitnehmern, die zu einer inländischen juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts in einem
Dienstverhältnis stehen und dafür Arbeitslohn aus
einer inländischen öffentlichen Kasse beziehen, die
Bezüge für eineTätigkeit imAusland insoweit, als sie
den Arbeitslohn übersteigen, der dem Arbeitnehmer
bei einer gleichwertigenTätigkeit am Ort der zahlen-
den öffentlichen Kasse zustehen würde. 2Satz 1 gilt
auch, wenn das Dienstverhältnis zu einer anderen
Person besteht, die den Arbeitslohn entsprechend
den im Sinne des Satzes 1 geltenden Vorschriften
ermittelt, der Arbeitsiohn aus einer öffentlichen
Kasse gezahlt wird und ganz oder im Wesentlichen
aus öffentlichenMittelnaufgebracht wird. 3Beiande-
ren für einen begrenzten Zeitraum in das Ausland
entsandten Arbeitnehmern, die dort einen Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, ist der ihnen
von einem inländischen Arbeitgeber gewährte Kauf-
kraftausgleichsteuerfrei,soweit er den für vergleich-
bare Auslandsdienstbezüge nach $ 54 des Bundes-
besoldungsgesetzes zulässigen Betrag nicht über-
steigt;
Beiträge des Trägers der Insolvenzsicherung ($ 14
des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen
Altersversorgung inder im Bundesgesetzblatt Teil Ill,
Gliederungsnummer 800-22-1, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz
vom 18. Dezember 1989, BGBl. |S. 2261)zugunsten
eines Versorgungsberechtigten und seiner Hinter-
bliebenen an eine Pensionskasse oder ein Unter-
nehmen der Lebensversicherung zur Ablösung von
Verpflichtungen, die der Träger der Insolvenzsiche-
rung im Sicherungsfall gegenüber dem Versor-
gungsberechtigten und seinen Hinterbliebenen hat.
2Das Gleiche gilt für Leistungen eines Arbeitgebers
oder einer Unterstützungskasse zur Übernahme
von Versorgungsleistungen oder unverfallbarenVer-
sorgungsanwartschaften durch eine Pensionskasse
oder ein Unternehmen der Lebensversicherung in
den in8 4 Abs. 3 des Gesetzes zurVerbesserung der
betrieblichen Altersversorgung bezeichneten Fällen.
3Die Leistungen der Pensionskasse oder des Unter-
nehmens der Lebensversicherung auf Grund der
Beiträge nach Satz 1 oder inden Fällen des Satzes 2
gehören zu den Einkünften, zu denen die Versor-
gungsleistungen gehören würden, die ohne Eintritt
des Sicherungsfalls oder Übernahmefalls zu erbrin-
gen wären. 4Soweit sie zu den Einkünftenaus nicht-
selbständiger Arbeit im Sinne des $ 19 gehören, ist
von ihnen Lohnsteuer einzubehalten. 5Für die Erhe-
bung der Lohnsteuer gelten die Pensionskasse oder
das Unternehmen der Lebensversicherung als
Arbeitgeber und der Leistungsempfänger als Arbeit-
nehmer;
Leistungen eines Arbeitgebers oder einer Unterstüt-
zungskasse an einen Pensionsfonds zur Übernahme
bestehender Versorgungsverpflichtungen oder Ver-
sorgungsanwartschaften durch den Pensionsfonds,
wenn ein Antrag nach $ Ad Abs. 3 oder $ de Abs. 3
gestelltworden ist;
das Erziehungsgeld nach dem Bundeserziehungs-
geldgesetz und vergleichbare Leistungender Länder
sowie Leistungen für Kindererziehung an Mütter der
Geburtsjahrgänge vor 1921 nach den $$ 294 bis 299
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und die
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Zuschläge nach den $$ 50a bis 50e des Beamten-
versorgungsgesetzes oder den 88 70 bis 74 des Sol-
datenversorgungsgesetzes;

68. die Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfe für durch
Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus
infizierte Personen vom 2. August 2000 (BGBl. I
S. 1270);

69. die von der Stiftung „HumanitäreHilfefür durch Blut-
produkte HIV-infizierte Personen“ nach dem HIV-
Hilfegesetz vom 24. Juli 1995 (BGBI. I S. 972) ge-
währten Leistungen.

83a
(weggefallen)

83b
Steuerfreiheit von Zuschlägen

für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit
(1) Steuerfrei sind Zuschläge, die für tatsächlich ge-

leistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit neben
dem Grundlohn gezahltwerden, soweit sie
1. für Nachtarbeit25 vom Hundert,
2. vorbehaltlichder Nummern 3 und 4 für Sonntagsarbeit

50 vom Hundert,
3. vorbehaltlich der Nummer 4 für Arbeit am 31. Dezem-

ber ab 14 Uhr und an den gesetzlichen Feiertagen
125vom Hundert,

4. für Arbeit am 24. Dezember ab 14 Uhr, am 25. und
26. Dezember sowie am 1. Mai 150vom Hundert

des Grundlohns nicht übersteigen.
(2) !Grundlohn ist der laufende Arbeitslohn, der dem

Arbeitnehmer bei der für ihnmaßgebenden regelmäßigen
Arbeitszeit für den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum
zusteht;er ist ineinenStundenlohn umzurechnen.?Nacht-
arbeit ist die Arbeit inder Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr. 3Sonn-
tagsarbeit und Feiertagsarbeit ist die Arbeit inder Zeit von
0 Uhr bis 24 Uhr des jeweiligen Tages. *Die gesetzlichen
Feiertage werden durch die am Ort der Arbeitsstätte
geltendenVorschriften bestimmt.
(3)Wenn die Nachtarbeit vor OUhr aufgenommen wird,

gilt abweichend von den Absätzen 1 und 2 Folgendes:
1. Für Nachtarbeit in der Zeit von OUhr bis 4 Uhr erhöht

sich der Zuschlagssatz auf 40 vom Hundert,
2. als Sonntagsarbeit und Feiertagsarbeit gilt auch die

Arbeit inder Zeit von 0 Uhr bis 4 Uhr des auf den Sonn-
tag oder Feiertagfolgenden Tages.

8 3c
Anteilige Abzüge

(1)Ausgaben dürfen, soweit sie mitsteuerfreienEinnah-
men in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang
stehen, nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten
abgezogen werden; Absatz 2 bleibt unberührt.
(2) 'Betriebsvermögensminderungen, Betriebsausga-

ben, Veräußerungskosten oder Werbungskosten, die mit
den dem 8 3 Nr. 40 zugrunde liegenden Betriebsvermö-
gensmehrungen oder Einnahmen in wirtschaftlichem
Zusammenhang stehen, dürfen unabhängig davon, in
welchem Veranlagungszeitraum die Betriebsvermögens-
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mehrungen oder Einnahmen anfallen, bei der Ermittlung
der Einkünfte nur zur Hälfte abgezogen werden; Entspre-
chendes gilt, wenn bei der Ermittlung der Einkünfte der
Wert des Betriebsvermögens oder des Anteils am
Betriebsvermögen oder die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten oder der an deren Stelle tretende Wert
mindernd zu berücksichtigen sind. 2Satz 1 gilt auch für
Wertminderungendes Anteils an einerOrgangesellschaft,
die nichtauf Gewinnausschüttungen zurückzuführen sind.
3Satz 1 gilt auch inden Fällen des $3 Nr. 40 Satz 3 und 4.
4Soweit 83 Nr. 40 Satz 3 anzuwenden ist, sind die Sätze 1
und 3 nur auf Betriebsvermögensminderungen, Betriebs-
ausgaben, Veräußerungskosten oder Werbungskosten
anzuwenden, soweit sie die Betriebsvermögensmehrun-
gen, Einnahmenoder Werte imSinne des 8 3 Nr. 40 Satz 1
Buchstabe a oder den Veräußerungspreis im Sinne des
8 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe b übersteigen und mitdiesen
in einem wirtschaftlichen Zusammenhang im Sinne des
Satzes 1 stehen; Entsprechendes gilt in den Fällen des
Satzes 1 Halbsatz 2.

3. Gewinn

84
Gewinnbegriff im Allgemeinen

(1) 'Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem
Betriebsvermögen am Schluss des Wirtschaftsjahres und
dem Betriebsvermögen am Schluss des vorangegange-
nenWirtschaftsjahres, vermehrtum den Wert der Entnah-
men und vermindert um den Wert der Einlagen. ?Entnah-
men sind alle Wirtschaftsgüter (Barentnahmen, Waren,
Erzeugnisse, Nutzungen und Leistungen), die der Steuer-
pflichtige dem Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder
für andere betriebsfremde Zwecke im Laufe des Wirt-
schaftsjahres entnommen hat. 3Ein Wirtschaftsgut wird
nicht dadurch entnommen, dass der Steuerpflichtige zur
Gewinnermittlung nach Absatz 3 oder nach $ 13a über-
geht. “Eine Änderung der Nutzung eines Wirtschaftsguts,
die bei Gewinnermittlungnach Satz 1 keine Entnahme ist,
ist auch bei Gewinnermittlung nach Absatz 3 oder nach
& 13a keine Entnahme. SEinlagen sind alle Wirtschafts-
güter (Bareinzahlungen und sonstige Wirtschaftsgüter),
die der Steuerpflichtige dem Betrieb im Laufe des Wirt-
schaftsjahres zugeführt hat. ®Bei der Ermittlung des
Gewinns sind die Vorschriften über die Betriebsausgaben,
über die Bewertung und über die Absetzung für Abnut-
zung oder Substanzverringerung zu befolgen.
(2) Der Steuerpflichtige darf die Vermögensübersicht

(Bilanz) auch nach ihrer Einreichung beim Finanzamt
ändern, soweit sie den Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung unter Befolgung der Vorschriften dieses
Gesetzes nicht entspricht. 2Darüberhinaus ist eine Ände-
rung der Vermögensübersicht (Bilanz) nur zulässig, wenn
sie in einem engen zeitlichen und sachlichen Zusammen-
hang miteinerÄnderung nach Satz 1 steht und soweit die
Auswirkung der Änderung nach Satz 1 auf den Gewinn
reicht.
(3) 1Steuerpflichtige, die nicht auf Grund gesetzlicher

Vorschriften verpflichtetsind, Bücher zu führen und regel-
mäßigAbschlüsse zu machen, und die auch keine Bücher
führen und keineAbschlüsse machen, können als Gewinn
den Überschuss der Betriebseinnahmen über die
Betriebsausgaben ansetzen. ?Hierbei scheiden Betriebs-
einnahmenund Betriebsausgaben aus, die im Namen und

für Rechnung eines anderen vereinnahmtund verausgabt
werden (durchlaufendePosten). 3DieVorschriften über die
Absetzung fürAbnutzung oder Substanzverringerungsind
zu befolgen. *Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
für nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens sind erst im Zeitpunkt der Veräußerung oder Ent-
nahme dieser Wirtschaftsgüter als Betriebsausgaben zu
berücksichtigen. ®Dienicht abnutzbaren Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens sind unter Angabe des Tages der
Anschaffung oder Herstellung und der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten oder des an deren Stelle getre-
tenen Werts in besondere, laufend zu führende Verzeich-
nisse aufzunehmen.
(4)Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die durch

den Betrieb veranlasst sind.
(4a)1Schuldzinsen sind nach Maßgabe der Sätze 2 bis 4

nicht abziehbar, wenn Überentnahmen getätigt worden
sind. 2Eine Überentnahme ist der Betrag, um den die Ent-
nahmen die Summe des Gewinns und der Einlagen des
Wirtschaftsjahres übersteigen. 3Die nicht abziehbaren
Schuldzinsen werden typisiert mit 6 vom Hundert der
ÜberentnahmedesWirtschaftsjahreszuzüglichderÜber-
entnahmen vorangegangener Wirtschaftsjahre und ab-
züglich der Beträge, umdie inden vorangegangenenWirt-
schaftsjahren der Gewinn und die Einlagendie Entnahmen
überstiegen haben (Unterentnahmen), ermittelt; bei der
Ermittlung der Überentnahme ist vom Gewinn ohne
Berücksichtigung der nach Maßgabe dieses Absatzes
nicht abziehbaren Schuldzinsen auszugehen. *Der sich
dabei ergebende Betrag, höchstens jedoch der um 2050
Euro verminderteBetrag der imWirtschaftsjahr angefalle-
nen Schuldzinsen, ist dem Gewinn hinzuzurechnen. >Der
Abzug von Schuldzinsen für Darlehen zur Finanzierung
von Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens bleibt unberührt.
6Die Sätze 1 bis 5 sind bei Gewinnermittlung nach $ 4
Abs. 3 sinngemäß anzuwenden; hierzu sind Entnahmen
und Einlagengesondert aufzuzeichnen.
(5) 1Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den Gewinn
nichtmindern:
1. Aufwendungen für Geschenke an Personen, die

nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind.
2Satz 1 gilt nicht, wenn die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten der dem Empfänger imWirtschafts-
jahr zugewendeten Gegenstände insgesamt 40 Euro
nicht übersteigen;

2. Aufwendungen für die Bewirtung von Personen aus
geschäftlichem Anlass, soweit sie 80 vom Hundert
der Aufwendungen übersteigen, die nach der allge-
meinen Verkehrsauffassung als angemessen anzu-
sehen und deren Höhe und betriebliche Veranlas-
sung nachgewiesen sind. ?Zum Nachweis der Höhe
und der betrieblichenVeranlassung der Aufwendun-
gen hat der Steuerpflichtige schriftlich die folgenden
Angaben zu machen: Ort, Tag, Teilnehmer und An-
lass der Bewirtung sowie Höhe der Aufwendungen.
3Hatdie Bewirtung ineinerGaststätte stattgefunden,
so genügen Angaben zu dem Anlass und den Teil-
nehmern der Bewirtung; die Rechnung über die
Bewirtung ist beizufügen;

3. Aufwendungen für Einrichtungen des Steuerpflich-
tigen, soweit sie der Bewirtung, Beherbergung oder
Unterhaltung von Personen, die nicht Arbeitnehmer
des Steuerpflichtigen sind, dienen (Gästehäuser)



und sich außerhalb des Orts eines Betriebs des
Steuerpflichtigen befinden;
Aufwendungen für Jagd oder Fischerei, für Segel-
jachten oder Motorjachten sowie für ähnliche
Zwecke und für die hiermit zusammenhängenden
Bewirtungen;
Mehraufwendungen für die Verpflegung des Steuer-
pflichtigen, soweit in den folgenden Sätzen nichts
anderes bestimmt ist. 2Wird der Steuerpflichtige
vorübergehendvon seinerWohnung und dem Mittel-
punkt seiner dauerhaft angelegten betrieblichen
Tätigkeit entferntbetrieblichtätig, istfür jeden Kalen-
dertag, an dem der Steuerpflichtige wegen dieser
vorübergehendenTätigkeit von seinerWohnung und
seinemTätigkeitsmittelpunkt
a) 24 Stunden abwesend ist, ein Pauschbetrag von

24 Euro,
b) wenigerals 24Stunden, abermindestens14Stun-

den abwesend ist,ein Pauschbetrag von 12 Euro,
c) weniger als 14Stunden, aber mindestens 8 Stun-

den abwesend ist, ein Pauschbetrag von 6 Euro
abzuziehen; eine Tätigkeit, die nach 16 Uhr begon-
nen und vor 8 Uhr des nachfolgenden Kalendertags
beendet wird, ohne dass eine Übernachtung stattfin-
det, ist mit der gesamten Abwesenheitsdauer dem
Kalendertag der überwiegenden Abwesenheit zuzu-
rechnen. 3Wirdder Steuerpflichtige bei seiner indivi-
duellen betrieblichenTätigkeit typischerweise nur an
ständig wechselnden Tätigkeitsstätten oder auf
einem Fahrzeug tätig, gilt Satz 2 entsprechend;
dabei ist allein die Dauer der Abwesenheit von der
Wohnung maßgebend. “Bei einer Tätigkeit im Aus-
land treten an die Stelle der Pauschbeträge nach
Satz 2 länderweise unterschiedliche Pauschbeträge,
die für die Fälle der Buchstaben a, b und c mit 120,
80 und 40 vom Hundert der höchsten Auslandstage-
gelder nach dem Bundesreisekostengesetz vom
Bundesministerium der Finanzen im Einvernehmen
mit den obersten Finanzbehörden der Länder aufge-
rundet auf volle Euro festgesetzt werden; dabei
bestimmt sich der Pauschbetrag nach dem Ort, den
der Steuerpflichtige vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt
erreicht, oder, wenn dieser Ort im Inland liegt, nach
dem letztenTätigkeitsort imAusland. °Bei einer län-
gerfristigenvorübergehendenTätigkeit an derselben
Tätigkeitsstätte beschränkt sich der pauschale
Abzug nach Satz 2 auf die ersten drei Monate. $Die
Abzugsbeschränkung nach Satz 1, die Pauschbeträ-
ge nach den Sätzen 2 und 4 sowie die Dreimonats-
frist nach Satz 5 gelten auch für den Abzug von Ver-
pflegungsmehraufwendungen bei einer aus betrieb-
lichem Anlass begründeten doppelten Haushalts-
führung; dabei ist für jeden Kalendertag innerhalb
der Dreimonatsfrist, an dem gleichzeitig eine Tätig-
keit imSinne des Satzes 2 oder 3 ausgeübt wird, nur
derjeweils höchste in Betracht kommende Pausch-
betrag abzuziehen und die Dauer einer Tätigkeit im
Sinne des Satzes 2 an dem Beschäftigungsort, der
zur Begründung der doppelten Haushaltsführung
geführt hat, auf die Dreimonatsfrist anzurechnen,
wenn sie ihrunmittelbarvorausgegangen ist;
Aufwendungen für die Wege des Steuerpflichtigen
zwischen Wohnung und Betriebsstätteund für Fami-
lienheimfahrten, soweit in den folgenden Sätzen
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nichts anderes bestimmt ist. ?Zur Abgeltung dieser
Aufwendungen ist $ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und 5
Satz 1 bis 6 und Abs. 2 entprechend anzuwenden.
3Bei Benutzung eines Kraftfahrzeugs dürfen die Auf-
wendungen in Höhe des positiven Unterschiedsbe-
trags zwischen 0,03 vom Hundert des inländischen
Listenpreises im Sinne des $&6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2
des Kraftfahrzeugs imZeitpunktder Erstzulassung je
Kalendermonat für jeden Entfernungskilometer und
dem sich nach $ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 oder Abs. 2
ergebenden Betrag sowie Aufwendungen für Fami-
lienheimfahrtenin Höhe des positiven Unterschieds-
betrags zwischen 0,002 vom Hundert des inländi-
schen Listenpreises im Sinne des $ 6 Abs. 1 Nr. 4
Satz 2 für jeden Entfernungskilometerund dem sich
nach $9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 4 bis 6 oder Abs. 2
ergebenden Betrag den Gewinn nicht mindern;
ermitteltder Steuerpflichtigedie privateNutzungdes
Kraftfahrzeugs nach $ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3, tretenan
die Stelle des mit 0,03 oder 0,002 vom Hundert des
inländischen Listenpreises ermittelten Betrags für
Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte und
für Familienheimfahrtendie auf diese Fahrten entfal-
lendentatsächlichen Aufwendungen;

Mehraufwendungen wegen einer aus betrieblichem
Anlass begründeten doppelten Haushaltsführung,
soweit die doppelte Haushaltsführung über die
Dauer von zwei Jahren am selben Ort beibehalten
wird; die Nummern5 und 6 bleiben unberührt;

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer
sowie die Kosten der Ausstattung. ?Dies gilt nicht,
wenn die betriebliche oder berufliche Nutzung des
Arbeitszimmers mehr als 50 vom Hundert der
gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit
beträgt oder wenn für die betriebliche oder berufli-
che Tätigkeit keinandererArbeitsplatz zurVerfügung
steht. 3In diesen Fällen wird die Höhe der abzieh-
baren Aufwendungen auf 1 250 Euro begrenzt; die
Beschränkung der Höhe nach gilt nicht, wenn das
Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten
betrieblichenund beruflichen Betätigungbildet;

andere als die in den Nummern 1 bis 6 und 6b
bezeichnetenAufwendungen, die die Lebensführung
des Steuerpflichtigen oder anderer Personen be-
rühren, soweit sie nach allgemeinerVerkehrsauffas-
sung als unangemessen anzusehen sind;

von einem Gericht oder einer Behörde im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes oder von Organen der
Europäischen Gemeinschaften festgesetzte Geld-
bußen, Ordnungsgelder und Verwarnungsgelder.
2Dasselbe gilt für Leistungen zur Erfüllung von Auf-
lagen oder Weisungen, die in einem berufsgericht-
lichen Verfahren erteiltwerden, soweit die Auflagen
oder Weisungen nicht lediglich der Wiedergut-
machung des durch die Tat verursachten Schadens
dienen. 3Die Rückzahlung von Ausgaben im Sinne
der Sätze 1 und 2 darf den Gewinn nicht erhöhen.
4Das Abzugsverbot für Geldbußen gilt nicht, soweit
der wirtschaftliche Vorteil, der durch den Gesetzes-
verstoß erlangt wurde, abgeschöpft worden ist,
wenn die Steuern vom Einkommen und Ertrag, die
auf den wirtschaftlichenVorteil entfallen,nicht abge-
zogen worden sind; Satz 3 ist insoweit nicht anzu-
wenden;
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8a. Zinsen auf hinterzogene Steuern nach $ 235 der
Abgabenordnung;

9. Ausgleichszahlungen, die inden Fällen der $8$14, 17
und 18 des Körperschaftsteuergesetzes an außen-
stehende Anteilseignergeleistetwerden;

10. die Zuwendung von Vorteilen sowie damit zusam-
menhängende Aufwendungen, wenn die Zuwen-
dung der Vorteile eine rechtswidrige Handlung dar-
stellt, die den Tatbestand eines Strafgesetzes oder
eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit
einer Geldbuße zulässt. ?Gerichte, Staatsanwalt-
schaften oder Verwaltungsbehörden haben Tat-
sachen, die sie dienstlich erfahren und die den Ver-
dacht einer Tat im Sinne des Satzes 1 begründen,
der Finanzbehörde für Zwecke des Besteuerungs-
verfahrens und zur Verfolgung von Steuerstraftaten
und Steuerordnungswidrigkeiten mitzuteilen. 3Die
Finanzbehörde teilt Tatsachen, die den Verdacht
einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit im
Sinne des Satzes 1 begründen, der Staatsanwalt-
schaft oder der Verwaltungsbehörde mit. *Diese
unterrichten die Finanzbehörde von dem Ausgang
des Verfahrens und den zugrunde liegenden Tat-
sachen.

2Das Abzugsverbot gilt nicht, soweit die in den Num-
mern 2 bis 4 bezeichneten Zwecke Gegenstand einer mit
Gewinnabsicht ausgeübten Betätigung des Steuerpflich-
tigen sind. 3812 Nr. 1 bleibt unberührt.
(6) Aufwendungen zur Förderung staatspolitischer

Zwecke ($10bAbs. 2)sind keineBetriebsausgaben.
(7)!Aufwendungen imSinne des Absatzes 5 Satz 1 Nr. 1

bis 4, 6b und 7 sind einzeln und getrennt von den sonsti-
gen Betriebsausgaben aufzuzeichnen. 2Soweit diese Auf-
wendungen nicht bereits nach Absatz 5 vom Abzug aus-
geschlossen sind, dürfen sie bei der Gewinnermittlungnur
berücksichtigt werden, wenn sie nach Satz 1 besonders
aufgezeichnet sind.
(8)Für Erhaltungsaufwandbei Gebäuden inSanierungs-

gebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen
sowie bei Baudenkmalen gelten die $$ 11a und 11b ent-
sprechend.

84a
Gewinnermittlungszeitraum, Wirtschaftsjahr

(1)!Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbetreiben-
den ist der Gewinn nach demWirtschaftsjahr zu ermitteln.
2Wirtschaftsjahrist
1. bei Land- und Forstwirten der Zeitraumvom 1. Juli bis

zum 30. Juni. 2Durch Rechtsverordnung kann für ein-
zelne Gruppen von Land- und Forstwirten ein anderer
Zeitraum bestimmt werden, wenn das aus wirtschaft-
lichenGründen erforderlich ist;

2. bei Gewerbetreibenden, deren Firma im Handels-
registereingetragen ist,der Zeitraum,für den sie regel-
mäßig Abschlüsse machen. 2DieUmstellung des Wirt-
schaftsjahres auf einen vom Kalenderjahr abweichen-
den Zeitraum ist steuerlich nur wirksam, wenn sie im
Einvernehmenmitdem Finanzamtvorgenommenwird;

3. bei anderen Gewerbetreibenden das Kalenderjahr.
2Sind sie gleichzeitig buchführende Land- und Forst-
wirte, so können sie mit Zustimmung des Finanzamts
den nach Nummer 1 maßgebenden Zeitraumals Wirt-

schaftsjahr für den Gewerbebetrieb bestimmen, wenn
sie für den Gewerbebetrieb Bücher führen und für
diesen ZeitraumregelmäßigAbschlüsse machen.
(2) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbetreiben-

den, deren Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahrabweicht, ist
der Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft oder aus
Gewerbebetrieb bei der Ermittlung des Einkommens in
folgender Weise zu berücksichtigen:
1. !Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn des Wirt-

schaftsjahres auf das Kalenderjahr, in dem das Wirt-
schaftsjahr beginnt, und auf das Kalenderjahr, in dem
das Wirtschaftsjahr endet, entsprechend dem zeit-
lichen Anteil aufzuteilen. 2Bei der Aufteilung sind Ver-
äußerungsgewinne im Sinne des $ 14 auszuscheiden
und dem Gewinn des Kalenderjahres hinzuzurechnen,
indem sie entstanden sind;

2. bei Gewerbetreibenden gilt der Gewinn des Wirt-
schaftsjahres als indem Kalenderjahr bezogen, indem
das Wirtschaftsjahr endet.

&4b
Direktversicherung

1DerVersicherungsanspruch aus einer Direktversiche-
rung, die von einem Steuerpflichtigen aus betrieblichem
Anlass abgeschlossen wird, ist dem Betriebsvermögen
des Steuerpflichtigen nicht zuzurechnen, soweit am
Schluss des Wirtschaftsjahres hinsichtlich der Leistungen
des Versicherers die Person, auf deren Leben die Lebens-
versicherungabgeschlossen ist,oder ihreHinterbliebenen
bezugsberechtigt sind. ?Das gilt auch, wenn der Steuer-
pflichtige die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag
abgetreten oder beliehen hat, sofern er sich der bezugs-
berechtigten Person gegenüber schriftlich verpflichtet,sie
bei Eintrittdes Versicherungsfalls so zu stellen, als ob die
Abtretung oder Beleihung nicht erfolgtwäre.

8 4c
Zuwendungen an Pensionskassen

(1) TZuwendungen an eine Pensionskasse dürfen von
dem Unternehmen, das die Zuwendungen leistet (Träger-
unternehmen),als Betriebsausgaben abgezogen werden,
soweit sie auf einer inder Satzung oder imGeschäftsplan
der Kasse festgelegten Verpflichtung oder auf einer
Anordnung der Versicherungsaufsichtsbehörde beruhen
oder der Abdeckung von Fehlbeträgen bei der Kasse die-
nen. 2Soweit die allgemeinenVersicherungsbedingungen
und die fachlichen Geschäftsunterlagen im Sinne des $5
Abs. 3 Nr. 2 Halbsatz 2 des Versicherungsaufsichtsgeset-
zes nicht zum Geschäftsplan gehören, geltendiese als Teil
des Geschäftsplans.
(2) Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1 dürfen als

Betriebsausgaben nicht abgezogen werden, soweit die
Leistungen der Kasse, wenn sie vom Trägerunternehmen
unmittelbarerbracht würden, bei diesem nicht betrieblich
veranlasstwären.

&Ad
Zuwendungen an Unterstützungskassen

(1) 'Zuwendungen an eine Unterstützungskasse dürfen
von dem Unternehmen, das die Zuwendungen leistet
(Trägerunternehmen),als Betriebsausgaben abgezogen
werden, soweit die Leistungen der Kasse, wenn sie vom



Trägerunternehmenunmittelbarerbracht würden, bei die-
sem betrieblich veranlasst wären und sie die folgenden
Beträge nicht übersteigen:
1. bei Unterstützungskassen, die lebenslänglich laufende

Leistungengewähren:
a) das Deckungskapital für die laufenden Leistungen

nach der dem Gesetz als Anlage 1 beigefügten
Tabelle. 2Leistungsempfänger ist jeder ehemalige
Arbeitnehmer des Trägerunternehmens, der von
der Unterstützungskasse Leistungen erhält; soweit
die Kasse Hinterbliebenenversorgung gewährt, ist
Leistungsempfänger der Hinterbliebeneeines ehe-
maligen Arbeitnehmers des Trägerunternehmens,
der von der Kasse Leistungen erhält. 3Demehema-
ligenArbeitnehmer stehen andere Personen gleich,
denen LeistungenderAlters-, Invaliditäts-oder Hin-
terbliebenenversorgung aus Anlass ihrer ehemali-
gen Tätigkeit für das Trägerunternehmenzugesagt
worden sind;

b) in jedem Wirtschaftsjahr für jeden Leistungsanwär-
ter,
aa) wenn die Kasse nur Invaliditätsversorgungoder

nur Hinterbliebenenversorgung gewährt, je-
weils 6 vom Hundert,

bb)wenn die Kasse Altersversorgung mitoder ohne
Einschluss von Invaliditätsversorgung oder
Hinterbliebenenversorgung gewährt, 25 vom
Hundert

der jährlichen Versorgungsleistungen, die der Leis-
tungsanwärter oder, wenn nur Hinterbliebenenver-
sorgung gewährt wird, dessen Hinterbliebenenach
den Verhältnissen am Schluss des Wirtschafts-
jahres der Zuwendung im letzten Zeitpunkt der
Anwartschaft, spätestens im Zeitpunkt der Voll-
endung des 65. Lebensjahres erhalten können.
2Leistungsanwärter ist jeder Arbeitnehmer oder
ehemalige Arbeitnehmer des Trägerunternehmens,
der von der Unterstützungskasse schriftlich zuge-
sagte Leistungen erhalten kann und am Schluss
des Wirtschaftsjahres, in dem die Zuwendung er-
folgt, das 28. Lebensjahr vollendet hat; soweit die
Kasse nur Hinterbliebenenversorgunggewährt, gilt
als Leistungsanwärter jeder Arbeitnehmer oder
ehemalige Arbeitnehmer des Trägerunternehmens,
der am Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem die
Zuwendung erfolgt, das 28. Lebensjahr vollendet
hat und dessen Hinterbliebenedie Hinterbliebenen-
versorgung erhalten können. 3Das Trägerunterneh-
men kann bei der Berechnung nach Satz 1 statt des
dort maßgebenden Betrages den Durchschnittsbe-
trag der von der Kasse imWirtschaftsjahr an Leis-
tungsempfänger im Sinne des Buchstabens a
Satz 2 gewährten Leistungen zugrunde legen. “In
diesem Fall sind Leistungsanwärter im Sinne des
Satzes 2 nur die Arbeitnehmer oder ehemaligen
Arbeitnehmer des Trägerunternehmens, die am
Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem die Zuwen-
dung erfolgt, das 50. Lebensjahr vollendet haben.
5DemArbeitnehmeroder ehemaligenArbeitnehmer
als Leistungsanwärter stehen andere Personen
gleich, denen schriftlich Leistungen der Alters-,
Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung aus
Anlass ihrer Tätigkeit für das Trägerunternehmen
zugesagt worden sind;

c) den Betrag des Beitrages, den die Kasse an einen
Versicherer zahlt, soweit sie sich die Mittel für ihre
Versorgungsleistungen, die der Leistungsanwärter
oder Leistungsempfänger nach den Verhältnissen
am Schluss des Wirtschaftsjahres der Zuwendung
erhalten kann, durch Abschluss einer Versicherung
verschafft. ?Bei Versicherungen für einen Leis-
tungsanwärter ist der Abzug des Beitrages nur zu-
lässig, wenn der Leistungsanwärter die in Buch-
stabe b Satz 2 und 5 genannten Voraussetzungen
erfüllt, die Versicherung für die Dauer bis zu dem
Zeitpunkt abgeschlossen ist, für den erstmals Leis-
tungen der Altersversorgung vorgesehen sind, min-
destens jedoch bis zu dem Zeitpunkt, an dem der
Leistungsanwärter das 55. Lebensjahr vollendet
hat, und während dieser Zeit jährlich Beiträge
gezahlt werden, die der Höhe nach gleich bleiben
oder steigen. %DasGleiche gilt für Leistungsanwär-
ter, die das 28. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, für Leistungen der Invaliditäts- oder Hin-
terbliebenenversorgung, für Leistungen der Alters-
versorgung unter der Voraussetzung, dass die
Leistungsanwartschaft bereits unverfallbar ist. *Ein
Abzug ist ausgeschlossen, wenn die Ansprüche
aus der Versicherung der Sicherung eines Dar-
lehens dienen. SLiegen die Voraussetzungen der
Sätze 1 bis 4 vor, sind die Zuwendungen nach den
Buchstaben a und b in dem Verhältnis zu vermin-
dern, in dem die Leistungen der Kasse durch die
Versicherung gedeckt sind;

d) den Betrag, den die Kasse einem Leistungsanwär-
ter im Sinne des Buchstabens b Satz 2 und 5 vor
Eintrittdes Versorgungsfalls als Abfindung für künf-
tige Versorgungsleistungen gewährt oder den sie
an einen anderen Versorgungsträger zahlt, der eine
ihr obliegende Versorgungsverpflichtung übernom-
men hat.

2Zuwendungen dürfen nicht als Betriebsausgaben
abgezogen werden, wenn das Vermögen der Kasse
ohne Berücksichtigung künftiger Versorgunggsleistun-
gen am Schluss des Wirtschaftsjahres das zulässige
Kassenvermögen übersteigt. 3Bei der Ermittlung des
Vermögens der Kasse ist am Schluss des Wirtschafts-
jahres vorhandener Grundbesitz mit 200 vom Hundert
der Einheitswerte anzusetzen, die zu dem Feststel-
lungszeitpunktmaßgebend sind, der dem Schluss des
Wirtschaftsjahres folgt; Ansprüche aus einer Versiche-
rung sind mit dem Wert des geschäftsplanmäßigen
Deckungskapitals zuzüglich der Guthaben aus Bei-
tragsrückerstattung am Schluss des Wirtschaftsjahres
anzusetzen, und das übrige Vermögen ist mit dem
gemeinen Wert am Schluss des Wirtschaftsjahres zu
bewerten. “*Zulässiges Kassenvermögen ist die
Summe aus dem Deckungskapital für alle am Schluss
des Wirtschaftsjahres laufenden Leistungen nach der
dem Gesetz als Anlage 1 beigefügtenTabelle für Leis-
tungsempfänger im Sinne des Satzes 1 Buchstabe a
und dem Achtfachen der nach Satz 1 Buchstabe b
abzugsfähigen Zuwendungen. Soweit sich die Kasse
die Mittel für ihre Leistungen durch Abschluss einer
Versicherung verschafft, ist, wenn die \Vorausset-
zungen für denAbzug des Beitrages nach Satz 1 Buch-
stabe c erfüllt sind, zulässiges Kassenvermögen der
Wert des geschäftsplanmäßigen Deckungskapitals
aus der Versicherung am Schluss des Wirtschafts-
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jahres; in diesem Fall ist das zulässige Kassenver-
mögen nach Satz 4 indemVerhältnis zu vermindern, in
dem die Leistungen der Kasse durch die Versicherung
gedeckt sind. 6&Soweitdie Berechnung des Deckungs-
kapitals nicht zum Geschäftsplan gehört, tritt an die
Stelle des geschäftsplanmäßigen Deckungskapitals
der nach & 176 Abs. 3 des Gesetzes über den Versi-
cherungsvertrag berechnete Zeitwert, beim zulässigen
Kassenvermögen ohne Berücksichtigung des Gut-
habens aus Beitragsrückerstattung. 7Gewährt eine
Unterstützungskasse an Stelle von lebenslänglich lau-
fenden Leistungen eine einmalige Kapitalleistung, so
gelten 10 vom Hundert der Kapitalleistung als Jahres-
betrageiner lebenslänglich laufenden Leistung;

2. bei Kassen, die keine lebenslänglich laufenden Leis-
tungen gewähren, für jedes Wirtschaftsjahr 0,2 vom
Hundert der Lohn- und Gehaltssumme des Träger-
unternehmens,mindestens jedoch den Betrag der von
der Kasse ineinemWirtschaftsjahrerbrachten Leistun-
gen, soweit dieser Betrag höher istals die inden voran-
gegangenen fünf Wirtschaftsjahren vorgenommenen
Zuwendungen abzüglich der in dem gleichen Zeitraum
erbrachten Leistungen. ?Diese Zuwendungen dürfen
nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn
das Vermögen der Kasse am Schluss des Wirtschafts-
jahres das zulässige Kassenvermögen übersteigt. 3Als
zulässiges Kassenvermögen kann 1 vom Hundert der
durchschnittlichen Lohn- und Gehaltssumme der letz-
ten drei Jahre angesetzt werden. *Hat die Kasse
bereits zehn Wirtschaftsjahre bestanden, darf das
zulässige Kassenvermögen zusätzlich die Summe der
in den letzten zehn Wirtschaftsjahren gewährten
Leistungen nicht übersteigen. $Für die Bewertung des
Vermögens der Kasse gilt Nummer 1 Satz 3 entspre-
chend. $Bei der Berechnung der Lohn- und Gehalts-
summe des Trägerunternehmens sind Löhne und
Gehälter von Personen, die von der Kasse keine nicht
lebenslänglich laufenden Leistungen erhalten können,
auszuscheiden.

2Gewährt eine Kasse lebenslänglich laufende und nicht
lebenslänglich laufende Leistungen, so gilt Satz 1 Nr. 1
und 2 nebeneinander. 3Leistet ein Trägerunternehmen
Zuwendungen an mehrereUnterstützungskassen, so sind
diese Kassen bei der Anwendung der Nummern 1 und 2
als Einheitzu behandeln.
(2) 'Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1 sind von

dem Trägerunternehmen in dem Wirtschaftsjahr als
Betriebsausgaben abzuziehen, in dem sie geleistet wer-
den. ?Zuwendungen, die bis zum Ablauf eines Monats
nach Aufstellung oder Feststellung der Bilanz des Träger-
unternehmens für den Schluss eines Wirtschaftsjahres
geleistet werden, können von dem Trägerunternehmen
noch für das abgelaufene Wirtschaftsjahr durch eine
Rückstellung gewinnmindernd berücksichtigt werden.
3Übersteigen die in einem Wirtschaftsjahr geleisteten
Zuwendungen die nach Absatz 1 abzugsfähigen Beträge,
so können die übersteigenden Beträge im Wege der
Rechnungsabgrenzung auf die folgenden drei Wirt-
schaftsjahre vorgetragen und im Rahmen der für diese
Wirtschaftsjahre abzugsfähigen Beträge als Betriebsaus-
gaben behandeltwerden. 485 Abs. 1Satz 2 ist nichtanzu-
wenden.
(3)!Abweichend von Absatz1 Satz1 Nr. 1Satz1 Buch-

stabe d und Absatz 2 können auf Antrag die insgesamt
erforderlichen Zuwendungen an die Unterstützungskasse

für den Betrag, den die Kasse an einen Pensionsfonds
zahlt, der eine ihr obliegende Versorgungsverpflichtung
ganz oder teilweise übernommen hat, nicht im Wirt-
schaftsjahr der Zuwendung, sondern erst inden demWirt-
schaftsjahr der Zuwendung folgenden zehn Wirtschafts-
jahren gleichmäßig verteiltals Betriebsausgaben abgezo-
gen werden. 2DerAntrag ist unwiderruflich; der jeweilige
Rechtsnachfolger ist an den Antrag gebunden.

8 4e
Beiträge an Pensionsfonds

(1)Beiträgean einen Pensionsfonds imSinne des $ 112
des Versicherungsaufsichtsgesetzes dürfen von dem
Unternehmen, das die Beiträge leistet (Trägerunterneh-
men), als Betriebsausgaben abgezogen werden, soweit
sie auf einer festgelegten Verpflichtung beruhen oder der
Abdeckung von Fehlbeträgenbei dem Fonds dienen.
(2) Beiträge im Sinne des Absatzes 1 dürfen als Be-

triebsausgaben nicht abgezogen werden, soweit die Leis-
tungen des Fonds, wenn sie vom Trägerunternehmen
unmittelbarerbracht würden, bei diesem nicht betrieblich
veranlasstwären.
(3)!Der Steuerpflichtige kann auf Antrag die insgesamt

erforderlichen Leistungenan einen Pensionsfondszur teil-
weisen oder vollständigen Übernahme einer bestehenden
Versorgungsverpflichtung oder Versorgungsanwartschaft
durch den Pensionsfonds erst in den dem Wirtschaftsjahr
der Übertragungfolgenden zehnWirtschaftsjahrengleich-
mäßig verteilt als Betriebsausgaben abziehen. 2Der
Antrag ist unwiderruflich; der jeweilige Rechtsnachfolger
ist an den Antrag gebunden. 3Ist eine Pensionsrückstel-
lung nach $ 6a gewinnerhöhend aufzulösen, ist Satz 1 mit
der Maßgabe anzuwenden, dass die Leistungen an den
Pensionsfonds im Wirtschaftsjahr der Übertragung in
Höhe der aufgelösten Rückstellung als Betriebsausgaben
abgezogen werden können; der die aufgelöste Rückstel-
lung übersteigende Betrag ist in den dem Wirtschaftsjahr
der Übertragungfolgenden zehnWirtschaftsjahrengleich-
mäßig verteilt als Betriebsausgaben abzuziehen. 4Satz 3
gilt entsprechend, wenn es im Zuge der Leistungen des
Arbeitgebers an den Pensionsfonds zu Vermögensüber-
tragungen einer Unterstützungskasse an den Arbeitgeber
kommt.
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Gewinn bei Vollkaufleuten und

bei bestimmten anderen Gewerbetreibenden
(1)!Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund gesetzlicher

Vorschriften verpflichtetsind, Bücher zu führen und regel-
mäßig Abschlüsse zu machen, oder die ohne eine solche
Verpflichtung Bücher führen und regelmäßig Abschlüsse
machen, ist für den Schluss des Wirtschaftsjahres das
Betriebsvermögen anzusetzen ($ 4 Abs. 1 Satz 1), das
nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung auszuweisen ist. 2Steuerrechtliche
Wahlrechte bei der Gewinnermittlungsind in Übereinstim-
mungmitder handelsrechtlichen Jahresbilanz auszuüben.
(2)Für immaterielleWirtschaftsgüter des Anlagevermö-

gens ist ein Aktivposten nuranzusetzen, wenn sie entgelt-
lich erworben wurden.
(2a)Für Verpflichtungen, die nur zu erfüllensind, soweit

künftig Einnahmen oder Gewinne anfallen, sind Verbind-
lichkeitenoder Rückstellungen erst anzusetzen, wenn die
Einnahmenoder Gewinne angefallensind.



(3)TRückstellungenwegen Verletzung fremder Patent-,
Urheber- oder ähnlicher Schutzrechte dürfen erst gebildet
werden, wenn
1. der Rechtsinhaber Ansprüche wegen der Rechtsver-

letzunggeltendgemacht hatoder
2. mit einer Inanspruchnahme wegen der Rechtsverlet-

zung ernsthaftzu rechnen ist.
2Einenach Satz 1 Nr. 2 gebildete Rückstellung ist spätes-
tens in der Bilanz des dritten auf ihre erstmalige Bildung
folgenden Wirtschaftsjahres gewinnerhöhend aufzulösen,
wenn Ansprüche nicht geltend gemacht worden sind.
(4)Rückstellungen für die Verpflichtungzu einerZuwen-

dung anlässlich eines Dienstjubiläumsdürfen nur gebildet
werden, wenn das Dienstverhältnis mindestens zehn
Jahre bestanden hat, das Dienstjubiläum das Bestehen
eines Dienstverhältnissesvon mindestens 15 Jahren vor-
aussetzt, die Zusage schriftlich erteilt ist und soweit der
Zuwendungsberechtigte seine Anwartschaft nach dem
31. Dezember 1992erwirbt.
(4a) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwe-

benden Geschäften dürfen nicht gebildet werden.
(4b) TRückstellungen für Aufwendungen, die in künfti-

gen Wirtschaftsjahren als Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten eines Wirtschaftsguts zu aktivierensind, dür-
fen nicht gebildet werden. ?Rückstellungen für die Ver-
pflichtung zur schadlosen Verwertung radioaktiver Rest-
stoffe sowie ausgebauter oder abgebauter radioaktiver
Anlagenteile dürfen nicht gebildet werden, soweit Auf-
wendungen im Zusammenhang mit der Bearbeitung oder
Verarbeitung von Kernbrennstoffen stehen, die aus der
Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe gewonnen wor-
den sind und keine radioaktivenAbfälle darstellen.
(5) 1Als Rechnungsabgrenzungsposten sind nur anzu-

setzen
1. auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstich-

tag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach
diesem Tag darstellen;

2. auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschluss-
stichtag, soweit sie Ertragfür eine bestimmteZeit nach
diesem Tag darstellen.

2Aufder Aktivseite sind ferner anzusetzen
1. als Aufwand berücksichtigte Zölle und Verbrauch-

steuern, soweit sie auf am Abschlussstichtag auszu-
weisende Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens ent-
fallen,

2. als Aufwand berücksichtigte Umsatzsteuer auf am
Abschlussstichtag auszuweisende Anzahlungen.
(6) Die Vorschriften über die Entnahmen und die Ein-

lagen, über die Zulässigkeit der Bilanzänderung, über die
Betriebsausgaben, über die Bewertung und über die
Absetzung fürAbnutzung oder Substanzverringerungsind
zu befolgen.

85a
Gewinnermittlung bei

Handelsschiffen im internationalen Verkehr
(1) 1An Stelle der Ermittlung des Gewinns nach $ 4

Abs. 1 oder $ 5 ist bei einem Gewerbebetrieb mit
Geschäftsleitung im Inland der Gewinn, soweit er auf den
Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr
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entfällt,auf unwiderruflichenAntrag des Steuerpflichtigen
nach der in seinem Betrieb geführten Tonnage zu ermit-
teln, wenn die Bereederung dieser Handelsschiffe im
Inland durchgeführt wird. 2Der imWirtschaftsjahr erzielte
Gewinn beträgt pro Tag des Betriebsfür jedes im interna-
tionalenVerkehr betriebene Handelsschiff für jeweils volle
100 Nettotonnen (Nettoraumzahl)
0,92 Euro bei einerTonnage bis zu

1 000 Nettotonnen,
für die 1 000 Nettotonnen
übersteigendeTonnage bis zu
10 000 Nettotonnen,
für die 10 000 Nettotonnen
übersteigendeTonnage bis zu
25 000 Nettotonnen,
für die 25 000 Nettotonnen
übersteigendeTonnage.

0,69 Euro

0,46 Euro

0,23 Euro

(2) !Handelsschiffe werden im internationalenVerkehr
betrieben, wenn eigene oder gecharterte Seeschiffe, die
im Wirtschaftsjahr überwiegend in einem inländischen
Seeschiffsregister eingetragen sind, in diesem Wirt-
schaftsjahr überwiegend zur Beförderung von Personen
oder Gütern imVerkehr mit oder zwischen ausländischen
Häfen, innerhalb eines ausländischen Hafens oder zwi-
schen einem ausländischen Hafen und der Hohen See
eingesetzt werden. ?Zum Betrieb von Handelsschiffen im
internationalenVerkehr gehören auch ihreVercharterung,
wenn sie vom Vercharterer ausgerüstet worden sind, und
die unmittelbarmit ihremEinsatz oder ihrerVercharterung
zusammenhängenden Neben- und Hilfsgeschäfte ein-
schließlich der Veräußerung der Handelsschiffe und der
unmittelbar ihrem Betrieb dienenden Wirtschaftsgüter.
3DerEinsatz und die Vercharterungvon gechartertenHan-
delsschiffen gilt nur dann als Betrieb von Handelsschiffen
im internationalenVerkehr, wenn gleichzeitig eigene oder
ausgerüstete Handelsschiffe im internationalen Verkehr
betriebenwerden. 4Sind gecharterte Handelsschiffe nicht
in einem inländischen Seeschiffsregister eingetragen, gilt
Satz 3 unter der weiteren Voraussetzung, dass im Wirt-
schaftsjahr die Nettotonnage der gecharterten Handels-
schiffe das Dreifache der nach den Sätzen 1 und 2 im
internationalenVerkehr betriebenen Handelsschiffe nicht
übersteigt; für die Berechnung der Nettotonnage sind
jeweils die Nettotonnen pro Schiff mit der Anzahl der
Betriebstage nach Absatz 1 zu vervielfältigen. °Dem
Betrieb von Handelsschiffen im internationalenVerkehr ist
gleichgestellt, wenn Seeschiffe, die im Wirtschaftsjahr
überwiegend in einem inländischen Seeschiffsregister
eingetragen sind, in diesem Wirtschaftsjahr überwiegend
außerhalb der deutschen Hoheitsgewässer zum Schlep-
pen, Bergen oder zur Aufsuchung von Bodenschätzen
oder zur Vermessung von Energielagerstättenunter dem
Meeresboden eingesetzt werden; die Sätze 2 bis 4 sind
sinngemäß anzuwenden.
(3) !Der Antrag auf Anwendung der Gewinnermittlung

nach Absatz 1 kann mit Wirkung ab dem jeweiligen Wirt-
schaftsjahr bis zum Ende des zweiten Wirtschaftsjahres
gestellt werden, das auf das Wirtschaftsjahr folgt, in dem
der Steuerpflichtige durch den Gewerbebetrieb erstmals
Einkünfte aus dem Betrieb von Handelsschiffen im inter-
nationalen Verkehr erzielt (Erstjahr). 2Danach kann ein
Antrag indemWirtschaftsjahr gestelltwerden, das jeweils
nach Ablauf eines Zeitraums von zehn Jahren, vom
Beginn des Erstjahres gerechnet, endet. 3Der Steuer-
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pflichtige ist an die Gewinnermittlungnach Absatz 1 vom
Beginn des Wirtschaftsjahres an, in dem er den Antrag
stellt, zehn Jahre gebunden. *Nach Ablauf dieses Zeit-
raums kann er den Antrag mit Wirkung für den Beginn
jedes folgenden Wirtschaftsjahres bis zum Ende dieses
Jahres unwiderruflich zurücknehmen. 5An die Gewinner-
mittlung nach allgemeinen Vorschriften ist der Steuer-
pflichtige ab dem Beginn des Wirtschaftsjahres, in dem er
den Antrag zurücknimmt,zehn Jahre gebunden.
(4) Zum Schluss des Wirtschaftsjahres, das der erst-

maligen Anwendung des Absatzes 1 vorangeht (Über-
gangsjahr), ist für jedes Wirtschaftsgut, das unmittelbar
dem Betrieb von Handelsschiffen im internationalenVer-
kehr dient, der Unterschiedsbetrag zwischen Buchwert
und Teilwert in ein besonderes Verzeichnis aufzunehmen.
2Der Unterschiedsbetrag ist gesondert und bei Gesell-
schaften im Sinne des $ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 einheitlich
festzustellen. 3Der Unterschiedsbetrag nach Satz 1 ist
dem Gewinn hinzuzurechnen:
1. in den dem letzten Jahr der Anwendung des Absat-

zes 1 folgenden fünf Wirtschaftsjahren jeweils in Höhe
von mindestens einem Fünftel,

2. in dem Jahr, in dem das Wirtschaftsgut aus dem
Betriebsvermögen ausscheidet oder in dem es nicht
mehr unmittelbardem Betrieb von Handelsschiffen im
internationalenVerkehr dient,

3. in dem Jahr des Ausscheidens eines Gesellschafters
hinsichtlich des auf ihnentfallendenAnteils.

4DieSätze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwenden, wenn
der Steuerpflichtige Wirtschaftsgüter des Betriebsvermö-
gens dem Betrieb von Handelsschiffen im internationalen
Verkehr zuführt.
(4a)Bei Gesellschaften imSinne des 8 15Abs. 1Satz 1

Nr. 2 trittfür die Zwecke dieser Vorschrift an die Stelle des
Steuerpflichtigen die Gesellschaft. 2Der nach Absatz 1
ermittelte Gewinn ist den Gesellschaftern entsprechend
ihrem Anteil am Gesellschaftsvermögen zuzurechnen.
3Vergütungen im Sinne des $ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und
Satz 2 sind hinzuzurechnen.
(5) 'Gewinne nach Absatz 1 umfassen auch Einkünfte

nach $ 16. 2Die88 34, 34c Abs. 1 bis 3 und $ 35 sind nicht
anzuwenden. 3Rücklagen nach den 88 6b, 6d und 7g sind
beim Übergang zur Gewinnermittlungnach Absatz 1 dem
Gewinn im Erstjahr hinzuzurechnen. “Für die Anwendung
des $ 15a ist der nach & 4 Abs. 1 oder $ 5 ermittelte
Gewinn zugrunde zu legen.
(6) In der Bilanz zum Schluss des Wirtschaftsjahres, in

dem Absatz 1 letztmalig angewendet wird, ist für jedes
Wirtschaftsgut, das unmittelbardem Betriebvon Handels-
schiffen im internationalen Verkehr dient, der Teilwert
anzusetzen.

86
Bewertung

(1) Für die Bewertung der einzelnen Wirtschaftsgüter,
die nach 8 4 Abs. 1 oder nach $ 5 als Betriebsvermögen
anzusetzen sind, gilt das Folgende:
1. !Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der

Abnutzung unterliegen, sind mit den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten oder dem an deren Stelle
tretenden Wert, vermindert um die Absetzungen für
Abnutzung, erhöhte Absetzungen, Sonderabschrei-

bungen, Abzüge nach $ 6b und ähnliche Abzüge,
anzusetzen. ?Ist der Teilwert auf Grund einer voraus-
sichtlich dauernden Wertminderung niedriger, so
kann dieser angesetzt werden. 3Teilwert ist der
Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebs im
Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne
Wirtschaftsgut ansetzen würde; dabei ist davon aus-
zugehen, dass der Erwerber den Betrieb fortführt.
4Wirtschaftsgüter,die bereits am Schluss des voran-
gegangenen Wirtschaftsjahres zum Anlagevermögen
des Steuerpflichtigen gehört haben, sind in den fol-
genden Wirtschaftsjahren gemäß Satz 1 anzusetzen,
es sei denn, der Steuerpflichtige weist nach, dass ein
niedrigerer Teilwert nach Satz 2 angesetzt werden
kann.
1Andere als die in Nummer 1 bezeichneten Wirt-
schaftsgüter des Betriebs (Grund und Boden, Beteili-
gungen, Umlaufvermögen) sind mit den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten oder dem an deren
Stelle tretenden Wert, vermindert um Abzüge nach
8 6b und ähnliche Abzüge, anzusetzen. 2Ist der Teil-
wert (Nummer 1 Satz 3) auf Grund einer voraussicht-
lich dauernden Wertminderung niedriger, so kann
dieser angesetzt werden. 3Nummer 1 Satz 4 gilt ent-
sprechend.
1Steuerpflichtige,die den Gewinn nach $ 5 ermitteln,
können für den Wertansatz gleichartigerWirtschafts-
güter des Vorratsvermögens unterstellen, dass die
zuletzt angeschafften oder hergestelltenWirtschafts-
güter zuerst verbraucht oder veräußert worden sind,
soweit dies den handelsrechtlichenGrundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung entspricht. 2DerVorrats-
bestand am Schluss des Wirtschaftsjahres, das der
erstmaligen Anwendung der Bewertung nach Satz 1
vorangeht, gilt mit seinem Bilanzansatz als erster
Zugang des neuen Wirtschaftsjahres. 3Von der Ver-
brauchs- oder Veräußerungsfolge nach Satz 1 kann in
den folgenden Wirtschaftsjahren nur mit Zustimmung
des Finanzamts abgewichen werden.
!Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer Anwen-
dung der Vorschriften der Nummer 2 anzusetzen und
mit einem Zinssatz von 5,5 vom Hundert abzuzinsen.
2Ausgenommen von der Abzinsung sind Verbindlich-
keiten, deren Laufzeit am Bilanzstichtag weniger als
zwölf Monate beträgt, und Verbindlichkeiten, die ver-
zinslich sind oder auf einer Anzahlung oder Voraus-
leistungberuhen.
!Rückstellungen sind höchstens insbesondere unter
Berücksichtigung folgender Grundsätze anzusetzen:
a) bei Rückstellungen für gleichartige Verpflichtun-

gen ist auf der Grundlage der Erfahrungen in der
Vergangenheit aus der Abwicklung solcher Ver-
pflichtungen die Wahrscheinlichkeit zu berück-
sichtigen, dass der Steuerpflichtige nur zu einem
Teil der Summe dieser Verpflichtungen in An-
spruch genommenwird;

b) Rückstellungen für Sachleistungsverpflichtungen
sind mitden Einzelkosten und den angemessenen
Teilen der notwendigen Gemeinkosten zu bewer-
ten;

c) künftige Vorteile, die mit der Erfüllung der Ver-
pflichtung voraussichtlich verbunden sein werden,
sind, soweit sie nicht als Forderung zu aktivieren



sind, bei ihrerBewertungwertminderndzu berück-
sichtigen;

d) Rückstellungen für Verpflichtungen, für deren Ent-
stehen im wirtschaftlichen Sinne der laufende
Betrieb ursächlich ist, sind zeitanteilig in gleichen
Raten anzusammeln. ?Rückstellungen für gesetz-
liche Verpflichtungen zur Rücknahme und Ver-
wertung von Erzeugnissen, die vor Inkrafttreten
entsprechender gesetzlicher Verpflichtungen in
Verkehr gebracht worden sind, sind zeitanteilig in
gleichen Raten bis zum Beginn der jeweiligen
Erfüllung anzusammeln; Buchstabeeist insoweit
nicht anzuwenden. $Rückstellungen für die Ver-
pflichtung, ein Kernkraftwerk stillzulegen, sind ab
dem Zeitpunkt der erstmaligen Nutzung bis zum
Zeitpunkt, in dem mit der Stilllegung begonnen
werden muss, zeitanteilig in gleichen Raten anzu-
sammeln; steht der Zeitpunkt der Stilllegung nicht
fest, beträgt der Zeitraum für die Ansammlung
25 Jahre; und

e) Rückstellungen für Verpflichtungen sind miteinem
Zinssatz von 5,5 vom Hundert abzuzinsen; Num-
mer 3 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. ?Für
die Abzinsung von Rückstellungen für Sachleis-
tungsverpflichtungen ist der Zeitraum bis zum
Beginn der Erfüllung maßgebend. 3Für die Abzin-
sung von Rückstellungen für die Verpflichtung, ein
Kernkraftwerk stillzulegen, ist der sich aus Buch-
stabe d Satz 3 ergebende Zeitraummaßgebend.

1Entnahmendes Steuerpflichtigen für sich, für seinen
Haushaltoder für andere betriebsfremdeZwecke sind
mit dem Teilwert anzusetzen. ?Die private Nutzung
eines Kraftfahrzeugs ist für jeden Kalendermonat mit
1 vom Hundert des inländischen Listenpreises im
Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für
Sonderausstattungen einschließlich der Umsatz-
steuer anzusetzen. 3Dieprivate Nutzung kann abwei-
chend von Satz 2 mit den auf die Privatfahrtenentfal-
lenden Aufwendungen angesetzt werden, wenn die
für das Kraftfahrzeug insgesamt entstehenden Auf-
wendungen durch Belege und das Verhältnis der pri-
vaten zu den übrigen Fahrten durch ein ordnungs-
gemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen werden. *Wird
ein Wirtschaftsgut unmittelbarnach seiner Entnahme
einer nach $ 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuer-
gesetzes von der Körperschaftsteuer befreiten Kör-
perschaft, Personenvereinigung oder \Vermögens-
masse oder einer juristischen Person des öffentlichen
Rechts zur Verwendung für steuerbegünstigte
Zwecke im Sinne des $ 10b Abs. 1 Satz 1 unentgelt-
lich überlassen, so kanndie Entnahmemitdem Buch-
wert angesetztwerden. >Diesgilt fürZuwendungen im
Sinne des $ 10b Abs. 1 Satz 3 entsprechend. $Die
Sätze 4 und 5 gelten nicht für die Entnahme von Nut-
zungen und Leistungen.
1Einlagensind mit dem Teilwert für den Zeitpunkt der
Zuführung anzusetzen; sie sind jedoch höchstens mit
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzuset-
zen, wenn das zugeführteWirtschaftsgut
a) innerhalbder letztendrei Jahre vor dem Zeitpunkt

der Zuführung angeschafft oder hergestellt wor-
den ist oder

b) ein Anteil an einer Kapitalgesellschaft ist und der
Steuerpflichtige an der Gesellschaft im Sinne des
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8 17Abs. 1 beteiligt ist; $ 17Abs. 2 Satz 3 gilt ent-
sprechend.

2Ist die Einlage ein abnutzbares Wirtschaftsgut, so
sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um
Absetzungen für Abnutzung zu kürzen, die auf den
Zeitraumzwischen der Anschaffung oder Herstellung
des Wirtschaftsguts und der Einlage entfallen.3Istdie
EinlageeinWirtschaftsgut, das vor der Zuführungaus
einem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen ent-
nommenworden ist, so trittan die Stelle der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten der Wert, mitdem die
Entnahmeangesetztworden ist, und an die Stelle des
ZeitpunktsderAnschaffung oder Herstellungder Zeit-
punkt der Entnahme.

6. Bei Eröffnung eines Betriebs ist Nummer 5 entspre-
chend anzuwenden.

7. Bei entgeltlichemErwerb eines Betriebs sind die Wirt-
schaftsgüter mit dem Teilwert, höchstens jedoch mit
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzuset-
zen.

(2) 1Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder
der nach Absatz 1 Nr. 5 oder 6 an deren Stelle tretende
Wert von abnutzbaren beweglichenWirtschaftsgüterndes
Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig
sind, können imWirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstel-
lung oder Einlage des Wirtschaftsguts oder der Eröffnung
des Betriebs in voller Höhe als Betriebsausgaben abge-
setzt werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten, vermindertum einen darin enthaltenenVorsteuer-
betrag ($9b Abs. 1), oder der nach Absatz 1 Nr. 5 oder 6
an derenStelle tretendeWert für das einzelneWirtschafts-
gut 410 Euro nicht übersteigen. ?Ein Wirtschaftsgut ist
einer selbständigen Nutzung nicht fähig, wenn es nach
seiner betrieblichen Zweckbestimmung nur zusammen
mit anderen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens
genutzt werden kann und die inden Nutzungszusammen-
hang eingefügtenWirtschaftsgüter technisch aufeinander
abgestimmt sind. 3Dasgilt auch, wenn das Wirtschaftsgut
aus dem betrieblichen Nutzungszusammenhang gelöst
und in einen anderen betrieblichen Nutzungszusammen-
hang eingefügt werden kann. 4Satz 1 ist nur bei Wirt-
schaftsgütern anzuwenden, die unter Angabe des Tages
der Anschaffung, Herstellung oder Einlage des Wirt-
schaftsguts oder der Eröffnung des Betriebs und der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder des nach
Absatz 1 Nr. 5 oder 6 an deren Stelle tretenden Werts in
einem besonderen, laufendzu führenden Verzeichnis auf-
geführt sind. Das Verzeichnis braucht nicht geführt zu
werden, wenn diese Angaben aus der Buchführung
ersichtlich sind.
(3)!Wird ein Betrieb, einTeilbetrieboder derAnteil eines

Mitunternehmers an einem Betrieb unentgeltlich übertra-
gen, so sind bei der Ermittlungdes Gewinns des bisheri-
gen Betriebsinhabers (Mitunternehmers)die Wirtschafts-
güter mit den Werten anzusetzen, die sich nach den Vor-
schriften über die Gewinnermittlung ergeben; dies gilt
auch bei der unentgeltlichenAufnahme einer natürlichen
Person in ein bestehendes Einzelunternehmensowie bei
der unentgeltlichen Übertragung eines Teils eines Mitun-
ternehmeranteils auf eine natürliche Person. ?Satz 1 ist
auch anzuwenden, wenn der bisherige Betriebsinhaber
(Mitunternehmer) Wirtschaftsgüter, die weiterhin zum
Betriebsvermögen derselben Mitunternehmerschaft ge-
hören, nicht überträgt, sofern der Rechtsnachfolger den
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übernommenen Mitunternehmeranteil über einen Zeit-
raum von mindestens fünf Jahren nicht veräußert oder
aufgibt. 3DerRechtsnachfolger ist an die inSatz 1genann-
tenWerte gebunden.
(4)Wird ein einzelnesWirtschaftsgut außer inden Fällen

der Einlage ($ 4 Abs. 1 Satz 5) unentgeltlich in das
Betriebsvermögen eines anderen Steuerpflichtigen über-
tragen, gilt sein gemeiner Wert für das aufnehmende
Betriebsvermögenals Anschaffungskosten.
(5) !Wird ein einzelnes Wirtschaftsgut von einem

Betriebsvermögen in ein anderes Betriebsvermögen des-
selben Steuerpflichtigenüberführt,ist bei der Überführung
der Wert anzusetzen, der sich nach den Vorschriften über
die Gewinnermittlung ergibt, sofern die Besteuerung der
stillen Reserven sichergestellt ist. 2Satz 1 gilt auch für die
Überführung aus einem eigenen Betriebsvermögen des
Steuerpflichtigen in dessen Sonderbetriebsvermögen bei
einer Mitunternehmerschaft und umgekehrt sowie für die
Überführungzwischen verschiedenenSonderbetriebsver-
mögen desselben Steuerpflichtigen bei verschiedenen
Mitunternehmerschaften. 3Satz 1 gilt entsprechend, so-
weit einWirtschaftsgut
1. unentgeltlich oder gegen Gewährung oder Minderung

von Gesellschaftsrechten aus einem Betriebsver-
mögen des Mitunternehmers in das Gesamthandsver-
mögen einer Mitunternehmerschaftund umgekehrt,

2. unentgeltlich oder gegen Gewährung oder Minderung
von Gesellschaftsrechten aus dem Sonderbetriebsver-
mögen eines Mitunternehmers in das Gesamthands-
vermögen derselben Mitunternehmerschaftoder einer
anderen Mitunternehmerschaft, an der er beteiligt ist,
und umgekehrtoder

3. unentgeltlichzwischen den jeweiligen Sonderbetriebs-
vermögen verschiedener Mitunternehmer derselben
Mitunternehmerschaft

übertragenwird. *Wird das nach Satz 3 übertrageneWirt-
schaftsgut innerhalb einer Sperrfrist veräußert oder ent-
nommen, ist rückwirkend auf den Zeitpunkt der Übertra-
gung der Teilwert anzusetzen, es sei denn, die bis zur
Übertragung entstandenen stillen Reserven sind durch
Erstellung einer Ergänzungsbilanz dem übertragenden
Gesellschafter zugeordnet worden; diese Sperrfrist endet
drei Jahre nach Abgabe der Steuererklärungdes Übertra-
genden für den Veranlagungszeitraum, in dem die in
Satz 3 bezeichnete Übertragung erfolgt ist. 5Der Teilwert
ist auch anzusetzen, soweit inden Fällen des Satzes 3 der
Anteil einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Ver-
mögensmasse an dem Wirtschaftsgut unmittelbar oder
mittelbarbegründet wird oder dieser sich erhöht. 6Soweit
innerhalb von sieben Jahren nach der Übertragung des
Wirtschaftsguts nach Satz 3 der Anteil einer Körperschaft,
Personenvereinigung oder Vermögensmasse an dem
übertragenen Wirtschaftsgut aus einem anderen Grund
unmittelbaroder mittelbarbegründetwird oder dieser sich
erhöht, ist rückwirkend auf den Zeitpunktder Übertragung
ebenfalls der Teilwert anzusetzen.
(6)'Wird ein einzelnesWirtschaftsgut imWege des Tau-

sches übertragen, bemessen sich die Anschaffungs-
kosten nach dem gemeinenWert des hingegebenenWirt-
schaftsguts. ?Erfolgt die Übertragung im Wege der ver-
deckten Einlage, erhöhen sich die Anschaffungskosten
der Beteiligungan der Kapitalgesellschaft umden Teilwert
des eingelegten Wirtschaftsguts. In den Fällen des

Absatzes 1 Nr. 5 Satz 1 Buchstabe a erhöhen sich die
Anschaffungskosten im Sinne des Satzes 2 um den Ein-
lagewertdes Wirtschaftsguts. Absatz 5 bleibt unberührt.
(7) Im Fall des $ 4 Abs. 3 sind bei der Bemessung der

Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung
die sich bei Anwendung der Absätze 3 bis 6 ergebenden
Werte als Anschaffungskosten zugrunde zu legen.

86a
Pensionsrückstellung

(1) Für eine Pensionsverpflichtung darf eine Rückstel-
lung (Pensionsrückstellung) nur gebildet werden, wenn
und soweit
1. der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf

einmaligeoder laufende Pensionsleistungen hat,
2. die Pensionszusage keine Pensionsleistungen in

Abhängigkeit von künftigen gewinnabhängigen Bezü-
gen vorsieht und keinen Vorbehalt enthält, dass die
Pensionsanwartschaft oder die Pensionsleistung ge-
mindert oder entzogen werden kann, oder ein solcher
Vorbehalt sich nurauf Tatbestände erstreckt, bei deren
Vorliegen nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen unter
Beachtung billigenErmessens eineMinderung oder ein
Entzug der Pensionsanwartschaft oder der Pensions-
leistungzulässig ist, und

3. die Pensionszusage schriftlich erteilt ist; die Pensions-
zusage muss eindeutige Angaben zu Art, Form, Vor-
aussetzungen und Höhe der in Aussicht gestellten
künftigenLeistungen enthalten.
(2) Eine Pensionsrückstellung darf erstmals gebildet

werden
1. vor Eintritt des Versorgungsfalls für das Wirtschafts-

jahr, indem die Pensionszusage erteiltwird, frühestens
jedoch für das Wirtschaftsjahr, bis zu dessen Mitte der
Pensionsberechtigte das 28. Lebensjahr vollendet,
oder für das Wirtschaftsjahr, indessen Verlaufdie Pen-
sionsanwartschaft gemäß den Vorschriften des Geset-
zes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversor-
gung unverfallbarwird,

2. nach Eintrittdes Versorgungsfalls für das Wirtschafts-
jahr, indem der Versorgungsfall eintritt.
(3) !Eine Pensionsrückstellung darf höchstens mit dem

Teilwert der Pensionsverpflichtung angesetzt werden.
2AlsTeilwert einer Pensionsverpflichtung gilt
1. vor Beendigung des Dienstverhältnisses des Pen-

sionsberechtigten der Barwertder künftigenPensions-
leistungenamSchluss des Wirtschaftsjahres abzüglich
des sich auf denselben Zeitpunkt ergebenden Bar-
wertes betragsmäßig gleich bleibender Jahresbeträge,
bei einer Entgeltumwandlung im Sinne von $ 1 Abs. 2
des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen
Altersversorgung mindestens jedoch der Barwert der
gemäß den Vorschriften des Gesetzes zur Verbesse-
rung der betrieblichenAltersversorgung unverfallbaren
künftigen Pensionsleistungen am Schluss des Wirt-
schaftsjahres. 2Die Jahresbeträge sind so zu bemes-
sen, dass am Beginn des Wirtschaftsjahres, indem das
Dienstverhältnisbegonnen hat, ihr Barwert gleich dem
Barwert der künftigenPensionsleistungen ist;die künf-
tigen Pensionsleistungen sind dabei mit dem Betrag
anzusetzen, der sich nach den Verhältnissen am
Bilanzstichtag ergibt. ®Es sind die Jahresbeträge



zugrunde zu legen, die vom Beginn des Wirtschafts-
jahres, in dem das Dienstverhältnisbegonnen hat, bis
zu dem in der Pensionszusage vorgesehenen Zeit-
punkt des Eintritts des Versorgungsfalls rechnungs-
mäßig aufzubringen sind. “Erhöhungen oder Vermin-
derungen der Pensionsleistungen nach dem Schluss
des Wirtschaftsjahres, die hinsichtlich des Zeitpunktes
ihres Wirksamwerdens oder ihres Umfangs ungewiss
sind, sind bei der Berechnung des Barwertes der künf-
tigen Pensionsleistungen und der Jahresbeträge erst
zu berücksichtigen, wenn sie eingetreten sind. ®Wird
die Pensionszusage erst nach dem Beginn des Dienst-
verhältnisses erteilt, so ist die Zwischenzeit für die
Berechnung der Jahresbeträge nur insoweit als Warte-
zeit zu behandeln, als sie in der Pensionszusage als
solche bestimmt ist. &Hatdas Dienstverhältnis schon
vor der Vollendung des 28. Lebensjahres des Pen-
sionsberechtigten bestanden, so gilt es als zu Beginn
des Wirtschaftsjahres begonnen, bis zu dessen Mitte
der Pensionsberechtigte das 28. Lebensjahr vollendet;
in diesem Fall gilt für davor liegende Wirtschaftsjahre
als Teilwert der Barwert der gemäß den Vorschriften
des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen
Altersversorgung unverfallbaren künftigen Pensions-
leistungenamSchluss des Wirtschaftsjahres;

2. nach Beendigung des Dienstverhältnisses des Pen-
sionsberechtigten unterAufrechterhaltungseiner Pen-
sionsanwartschaft oder nach Eintrittdes Versorgungs-
falls der Barwert der künftigen Pensionsleistungen am
Schluss des Wirtschaftsjahres; Nummer 1 Satz 4 gilt
sinngemäß.

3Bei der Berechnung des Teilwertes der Pensionsver-
pflichtung sind ein Rechnungszinsfuß von 6 vom Hundert
und die anerkannten Regeln der Versicherungsmathema-
tik anzuwenden.
(4) Eine Pensionsrückstellung darf in einem Wirt-

schaftsjahr höchstens umden Unterschied zwischen dem
Teilwert der Pensionsverpflichtung am Schluss des Wirt-
schaftsjahres und am Schluss des vorangegangenen
Wirtschaftsjahres erhöht werden. 2Soweit der Unter-
schiedsbetrag auf der erstmaligenAnwendung neueroder
geänderter biometrischer Rechnungsgrundlagen beruht,
kann er nur auf mindestens drei Wirtschaftsjahre gleich-
mäßigverteiltder Pensionsrückstellung zugeführtwerden;
Entsprechendes gilt beim Wechsel auf andere biometri-
sche Rechnungsgrundlagen. $In dem Wirtschaftsjahr, in
dem mit der Bildung einer Pensionsrückstellung frühes-
tens begonnen werden darf (Erstjahr),darf die Rückstel-
lung bis zur Höhe des Teilwertes der Pensionsverpflich-
tung am Schluss des Wirtschaftsjahres gebildet werden;
diese Rückstellung kann auf das Erstjahr und die beiden
folgenden Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt werden.
4Erhöht sich in einem Wirtschaftsjahr gegenüber dem
vorangegangenen Wirtschaftsjahr der Barwert der künfti-
gen Pensionsleistungen um mehr als 25 vom Hundert, so
kann die für dieses Wirtschaftsjahr zulässige Erhöhung
der Pensionsrückstellung auf dieses Wirtschaftsjahr und
die beiden folgenden Wirtschaftsjahregleichmäßig verteilt
werden. 5Am Schluss des Wirtschaftsjahres, in dem das
Dienstverhältnisdes Pensionsberechtigten unterAufrecht-
erhaltung seiner Pensionsanwartschaft endet oder der
Versorgungsfall eintritt, darf die Pensionsrückstellung
stets bis zur Höhe des Teilwertes der Pensionsverpflich-
tung gebildet werden; die für dieses Wirtschaftsjahr zuläs-
sige Erhöhung der Pensionsrückstellung kann auf dieses
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Wirtschaftsjahr und die beiden folgenden Wirtschaftsjahre
gleichmäßig verteiltwerden. 6Satz 2 gilt in den Fällen der
Sätze 3 bis 5 entsprechend.
(5)Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend, wenn der

Pensionsberechtigte zu dem Pensionsverpflichteten in
einem anderen Rechtsverhältnis als einem Dienstverhält-
nis steht.

86b
ÜbertragungstillerReserven

bei der Veräußerung bestimmter Anlagegüter
(1)Steuerpflichtige,die

Grund und Boden,
Aufwuchs auf Grund und Boden mit dem dazugehörigen
Grund und Boden, wenn derAufwuchs zu einem land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsvermögengehört, oder
Gebäude
veräußern, können im Wirtschaftsjahr der Veräußerung
von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten der in
Satz 2 bezeichnetenWirtschaftsgüter, die imWirtschafts-
jahr der Veräußerung oder im vorangegangenen Wirt-
schaftsjahr angeschafft oder hergestellt worden sind,
einen Betrag bis zur Höhe des bei der Veräußerung ent-
standenen Gewinns abziehen. 2DerAbzug ist zulässig bei
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten von
1. Grund und Boden,

soweit der Gewinn bei der Veräußerungvon Grund und
Boden entstanden ist,

2. Aufwuchs auf Grund und Boden mit dem dazugehöri-
gen Grund und Boden, wenn der Aufwuchs zu einem
land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen
gehört,
soweit der Gewinn bei der Veräußerungvon Grund und
Boden oder der Veräußerungvon Aufwuchs auf Grund
und Boden mit dem dazugehörigen Grund und Boden
entstanden ist,oder

3. Gebäuden,
soweit der Gewinn bei der Veräußerungvon Grund und
Boden, von Aufwuchs auf Grund und Boden mit dem
dazugehörigen Grund und Boden oder Gebäuden ent-
standen ist.

3Der Anschaffung oder Herstellung von Gebäuden steht
ihre Erweiterung, ihr Ausbau oder ihr Umbau gleich. *Der
Abzug ist in diesem Fall nur von dem Aufwand für die
Erweiterung, den Ausbau oder den Umbau der Gebäude
zulässig.
(2) 'Gewinn im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist der

Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug der
Veräußerungskosten den Buchwert übersteigt, mit dem
das veräußerteWirtschaftsgut im Zeitpunkt der Veräuße-
rung anzusetzen gewesen wäre. ?Buchwert ist der Wert,
mitdem einWirtschaftsgut nach $ 6 anzusetzen ist.
(3) 1Soweit Steuerpflichtige den Abzug nach Absatz 1

nicht vorgenommen haben, können sie imWirtschaftsjahr
derVeräußerungeine den steuerlichenGewinn mindernde
Rücklage bilden. 2Bis zur Höhe dieser Rücklage können
sie von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten der in
Absatz 1 Satz 2 bezeichnetenWirtschaftsgüter, die inden
folgenden vier Wirtschaftsjahren angeschafft oder herge-
stellt worden sind, im Wirtschaftsjahr ihrer Anschaffung
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oder Herstellungeinen Betrag unter Berücksichtigung der
Einschränkungen des Absatzes 1 Satz 2 bis 4 abziehen.
3Die Frist von vier Jahren verlängert sich bei neu herge-
stellten Gebäuden auf sechs Jahre, wenn mit ihrer Her-
stellung vor dem Schluss des vierten auf die Bildung der
Rücklage folgenden Wirtschaftsjahres begonnen worden
ist. *Die Rücklage ist in Höhe des abgezogenen Betrags
gewinnerhöhend aufzulösen. °Ist eine Rücklage am
Schluss des vierten auf ihre Bildung folgenden Wirt-
schaftsjahres noch vorhanden, so ist sie in diesem Zeit-
punkt gewinnerhöhendaufzulösen, soweit nichteinAbzug
von den Herstellungskosten von Gebäuden in Betracht
kommt, mit deren Herstellung bis zu diesem Zeitpunkt
begonnen worden ist; ist die Rücklage am Schluss des
sechsten auf ihre Bildung folgenden Wirtschaftsjahres
noch vorhanden, so ist sie in diesem Zeitpunkt gewinn-
erhöhend aufzulösen.
(4) !Voraussetzung für die Anwendung der Absätze 1

und3 ist, dass
1. der Steuerpflichtige den Gewinn nach $ 4 Abs. 1 oder

85 ermittelt,
2. die veräußertenWirtschaftsgüter imZeitpunkt der Ver-

äußerung mindestens sechs Jahre ununterbrochen
zum Anlagevermögen einer inländischen Betriebs-
stättegehört haben,

3. die angeschafften oder hergestelltenWirtschaftsgüter
zum Anlagevermögen einer inländischen Betriebs-
stättegehören,

4. der bei der Veräußerung entstandene Gewinn bei der
Ermittlung des im Inland steuerpflichtigen Gewinns
nicht außerAnsatz bleibt und

5. der Abzug nach Absatz 1 und die Bildung und Auf-
lösung der Rücklage nachAbsatz 3 inder Buchführung
verfolgtwerden können.

2DerAbzug nach denAbsätzen 1und 3 istbeiWirtschafts-
gütern, die zu einem land- und forstwirtschaftlichen
Betrieb gehören oder der selbständigen Arbeit dienen,
nicht zulässig, wenn der Gewinn bei der Veräußerung von
Wirtschaftsgüterneines Gewerbebetriebs entstanden ist.
(5)An die Stelle der Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten imSinne des Absatzes 1tritt inden Fällen, indenen
das Wirtschaftsgut im Wirtschaftsjahr vor der Veräuße-
rung angeschafft oder herstellt worden ist, der Buchwert
am Schluss des Wirtschaftsjahres der Anschaffung oder
Herstellung.
(6)!Ist ein Betrag nach Absatz 1 oder 3 abgezogen wor-

den, so tritt für die Absetzungen für Abnutzung oder Sub-
stanzverringerung oder in den Fällen des $ 6 Abs. 2 im
Wirtschaftsjahr des Abzugs der verbleibende Betrag an
die Stelle der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 2In
den Fällen des $ 7 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 sind die um
den Abzugsbetrag nach Absatz 1 oder 3 geminderten
Anschaffungs- oder Herstellungskostenmaßgebend.
(7)Soweit eine nach Absatz 3 Satz 1gebildete Rücklage

gewinnerhöhend aufgelöst wird, ohne dass ein entspre-
chender Betrag nach Absatz 3 abgezogen wird, ist der
Gewinn des Wirtschaftsjahres, in dem die Rücklage auf-
gelöst wird, für jedes volle Wirtschaftsjahr, in dem die
Rücklage bestanden hat, um 6 vom Hundert des aufge-
lösten Rücklagenbetrags zu erhöhen.
(8) !Werden Wirtschaftsgüter im Sinne des Absatzes 1

zum Zweck der Vorbereitung oder Durchführung von

städtebaulichen Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnah-
men an einen der in Satz 3 bezeichneten Erwerber über-
tragen, sind die Absätze 1 bis 7 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass
1. die Fristen des Absatzes 3 Satz 2, 3 und 5 sich jeweils

umdrei Jahre verlängernund
2. an die Stelle der in Absatz 4 Nr. 2 bezeichneten Frist

von sechs Jahren eine Frist von zwei Jahren tritt.
2Erwerber im Sinne des Satzes 1 sind Gebietskörper-
schaften, Gemeindeverbände, Verbände im Sinne des
& 166 Abs. 4 des Baugesetzbuchs, Planungsverbände
nach $ 205 des Baugesetzbuchs, Sanierungsträger nach
& 157 des Baugesetzbuchs, Entwicklungsträger nach
& 167 des Baugesetzbuchs sowie Erwerber, die städte-
bauliche Sanierungsmaßnahmen als Eigentümer selbst
durchführen ($ 147 Abs. 2 und $ 148 Abs. 1 des Bauge-
setzbuchs).
(9)Absatz 8 istnuranzuwenden, wenn die nach Landes-

recht zuständige Behörde bescheinigt, dass die Übertra-
gung der Wirtschaftsgüter zum Zweck der Vorbereitung
oder Durchführungvon städtebaulichen Sanierungs- oder
Entwicklungsmaßnahmen an einen der inAbsatz 8 Satz 2
bezeichneten Erwerbererfolgt ist.
(10)1Steuerpflichtige,die keine Körperschaften, Perso-

nenvereinigungen oder Vermögensmassen sind, können
Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapital-
gesellschaften bis zu einem Betrag von 500 000 Euro auf
die imWirtschaftsjahrder Veräußerungoder inden folgen-
den zwei WirtschaftsjahrenangeschafftenAnteilean Kapi-
talgesellschaften oder angeschafften oder hergestellten
abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgüter oder auf die
imWirtschaftsjahr der Veräußerungoder inden folgenden
vier Wirtschaftsjahren angeschafften oder hergestellten
Gebäude nach Maßgabe der Sätze 2 bis 11 übertragen.
2Wird der Gewinn im Jahr der Veräußerung auf Gebäude
oder abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter übertragen,
so kann ein Betrag bis zur Höhe des bei der Veräußerung
entstandenen und nicht nach $ 3 Nr. 40 Satz 1 Buch-
stabe a und b inVerbindung mit $ 3c Abs. 2 steuerbefrei-
ten Betrags von den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten für Gebäude oder abnutzbare bewegliche Wirt-
schaftsgüter abgezogen werden. 3Wird der Gewinn im
Jahr der Veräußerungauf Anteile an Kapitalgesellschaften
übertragen, mindern sich die Anschaffungskosten der
Anteile an Kapitalgesellschaften in Höhe des Veräuße-
rungsgewinns einschließlich des nach $ 3 Nr. 40 Satz 1
Buchstabe a und b in Verbindung mit $ 3c Abs. 2 steuer-
befreitenBetrages. “Absatz 2, Absatz 4 Satz 1Nr.1,2,3,5
und Satz 2 sowie Absatz 5 sind sinngemäß anzuwenden.
5Soweit Steuerpflichtige den Abzug nach den Sätzen 1
bis 4 nicht vorgenommen haben, können sie eine Rückla-
ge nach Maßgabe des Satzes 1einschließlichdes nach $ 3
Nr. 40 Satz 1 Buchstabe a und b in Verbindung mit $ 3c
Abs. 2 steuerbefreitenBetrages bilden. $Beider Auflösung
der Rücklage geltendie Sätze 2 und 3 sinngemäß. 7ImFall
des Satzes 2 ist die Rücklage in gleicher Höhe um den
nach $ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe a und b in Verbindung
mit&3c Abs. 2 steuerbefreitenBetragaufzulösen. Ist eine
Rücklage am Schluss des viertenauf ihre Bildung folgen-
den Wirtschaftsjahres noch vorhanden, so ist sie in die-
sem Zeitpunkt gewinnerhöhend aufzulösen. 9Soweit der
Abzug nach Satz 6 nicht vorgenommen wurde, ist der
Gewinn des Wirtschaftsjahres, in dem die Rücklage auf-
gelöst wird, für jedes volle Wirtschaftsjahr, in dem die



Rücklage bestanden hat, um 6 vom Hundert des nicht
nach $ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe a und b in Verbindung
mit8 3c Abs. 2 steuerbefreitenaufgelösten Rücklagenbe-
tragszu erhöhen.!0Fürdie zumGesamthandsvermögen
von Personengesellschaften oder Gemeinschaften ge-
hörenden Anteile an Kapitalgesellschaften gelten die
Sätze 1 bis 9 nur, soweit an den Personengesellschaften
und Gemeinschaften keine Körperschaften, Personenver-
einigungen oder Vermögensmassen beteiligt sind. 11Die
Sätze 1 bis 10sind bei der Veräußerungvon einbringungs-
geborenen Anteilen imSinne des 8 21 des Umwandlungs-
steuergesetzes nur anzuwenden, wenn die Voraussetzun-
gen des$ 3 Nr. 40 Satz 4 erfülltsind.

86cC
ÜbertragungstillerReserven

bei der Veräußerung bestimmter Anlage-
güter, bei der Ermittlung des Gewinns

nach $ 4 Abs. 3 oder nach Durchschnittssätzen
(1)186b mitAusnahme des $ 6b Abs. 4 Nr. 1 ist entspre-

chend anzuwenden, wenn der Gewinn nach & 4 Abs. 3
oder die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft nach
Durchschnittssätzen ermitteltwerden. ?Soweit nach $ 6b
Abs. 3 eine Rücklage gebildet werden kann, ist ihre Bil-
dung als Betriebsausgabe (Abzug) und ihreAuflösung als
Betriebseinnahme (Zuschlag) zu behandeln; der Zeitraum
zwischen Abzug undZuschlag gilt als Zeitraum, indem die
Rücklage bestanden hat.
(2) 'Voraussetzung für die Anwendung des Absatzes 1

ist, dass die Wirtschaftsgüter, bei denen ein Abzug von
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder von
dem Wert nach $ 6b Abs. 5 vorgenommen worden ist, in
besondere, laufendzu führendeVerzeichnisse aufgenom-
men werden. ?2Inden Verzeichnissen sind der Tag der
Anschaffung oder Herstellung, die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, der Abzug nach 8 6b Abs. 1 und 3 in
Verbindung mitAbsatz 1, die Absetzungen für Abnutzung,
die Abschreibungen sowie die Beträge nachzuweisen, die
nach $ 6b Abs. 3 inVerbindung mitAbsatz 1 als Betriebs-
ausgaben (Abzug) oder Betriebseinnahmen (Zuschlag)
behandeltworden sind.

86d
Euroumrechnungsrücklage

(1) TAusleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
im Sinne des Artikels 43 des Einführungsgesetzes zum
Handelsgesetzbuch, die auf Währungseinheiten der an
der Europäischen Währungsunion teilnehmendenanderen
Mitgliedstaaten oder auf die ECU im Sinne des Artikels 2
der Verordnung (EG) Nr. 1103/97 des Rates vom 17. Juni
1997 (ABl. EG Nr. L 162 S. 1) lauten,sind am Schluss des
ersten nach dem 31. Dezember 1998 endenden Wirt-
schaftsjahres mit dem vom Rat der Europäischen Union
gemäß Artikel 1091Abs. 4 Satz 1 des EG-Vertrages unwi-
derruflich festgelegten Umrechnungskurs umzurechnen
und mit dem sich danach ergebenden Wert anzusetzen.
2Der Gewinn, der sich aus diesem jeweiligen Ansatz für
das einzelneWirtschaftsgut ergibt, kann in eine den steu-
erlichen Gewinn mindernde Rücklage eingestellt werden.
3DieRücklage istgewinnerhöhend aufzulösen, soweit das
Wirtschaftsgut, aus dessen Bewertung sich der in die
Rücklage eingestellte Gewinn ergeben hat, aus dem
Betriebsvermögen ausscheidet. *Die Rücklage ist spä-
testens am Schluss des fünften nach dem 31. Dezember
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1998 endenden Wirtschaftsjahres gewinnerhöhend auf-
zulösen.
(2) !In die Euroumrechnungsrücklage gemäß Absatz 1

Satz 2 können auch Erträge eingestellt werden, die sich
aus der Aktivierung von Wirtschaftsgütern auf Grund der
unwiderruflichen Festlegung der Umrechnungskurse er-
geben. 2Absatz 1Satz 3 gilt entsprechend.
(3) Die Bildung und Auflösung der jeweiligen Rücklage

müssen inder Buchführung verfolgtwerden können.

87
Absetzung für

Abnutzung oder Substanzverringerung
(1)!Bei Wirtschaftsgütern,derenVerwendung oder Nut-

zung durch den Steuerpflichtigen zur Erzielung von Ein-
künften sich erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum von
mehr als einem Jahr erstreckt, ist jeweils für ein Jahr der
Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzuset-
zen, der bei gleichmäßiger Verteilung dieser Kosten auf
die Gesamtdauer der Verwendung oder Nutzung auf ein
Jahr entfällt (Absetzung für Abnutzung ingleichen Jahres-
beträgen). ?Die Absetzung bemisst sich hierbei nach der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Wirtschafts-
guts. 3Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Ge-
schäfts- oder Firmenwerts eines Gewerbebetriebs oder
eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft gilt ein Zeit-
raum von 15 Jahren. *Bei Wirtschaftsgütern, die nach
einer Verwendung zur Erzielung von Einkünften im Sinne
des 8 2 Abs. 1 Nr. 4 bis 7 in ein Betriebsvermögen einge-
legt worden sind, mindern sich die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten um die Absetzungen für Abnutzung
oder Substanzverringerung, Sonderabschreibungen oder
erhöhte Absetzungen, die bis zum Zeitpunkt der Einlage
vorgenommen worden sind. ®Bei beweglichen Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens, bei denen es wirt-
schaftlich begründet ist, die Absetzung für Abnutzung
nach Maßgabe der Leistung des Wirtschaftsguts vorzu-
nehmen, kann der Steuerpflichtige dieses Verfahren statt
der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen
anwenden, wenn er den auf das einzelneJahr entfallenden
Umfang der Leistung nachweist. 6Absetzungen für außer-
gewöhnliche technische oder wirtschaftliche Abnutzung
sind zulässig; soweit der Grund hierfür in späteren Wirt-
schaftsjahren entfällt, ist in den Fällen der Gewinnermitt-
lung nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 eine entsprechende
Zuschreibung vorzunehmen.
(2) !Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagever-

mögens kann der Steuerpflichtige statt der Absetzung für
Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen die Absetzung für
Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen bemessen. ?Die
Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen
kann nach einem unveränderlichen Hundertsatz vom
jeweiligen Buchwert (Restwert) vorgenommen werden;
der dabei anzuwendende Hundertsatz darf höchstens das
Doppelte des bei der Absetzung für Abnutzung ingleichen
Jahresbeträgen in Betracht kommenden Hundertsatzes
betragen und 20 vom Hundert nicht übersteigen. 38 7a
Abs. 8 gilt entsprechend. “Bei Wirtschaftsgütern, bei
denen die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahres-
beträgen bemessen wird, sind Absetzungen für außerge-
wöhnliche technische oder wirtschaftliche Abnutzung
nicht zulässig.
(3) !Der Übergang von der Absetzung für Abnutzung in

fallenden Jahresbeträgen zur Absetzung für Abnutzung in
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gleichen Jahresbeträgen ist zulässig. 2In diesem Fall
bemisst sich die Absetzung für Abnutzung vom Zeitpunkt
des Übergangs an nach dem dann noch vorhandenen
Restwert und der Restnutzungsdauer des einzelnenWirt-
schaftsguts. 3Der Übergang von der Absetzung für Ab-
nutzung ingleichen Jahresbeträgen zur Absetzung für Ab-
nutzung in fallenden Jahresbeträgen ist nicht zulässig.
(4) !Bei Gebäuden sind abweichend von Absatz 1 als

Absetzung für Abnutzung die folgenden Beträge bis zur
vollenAbsetzung abzuziehen:
1. bei Gebäuden, soweit sie zu einem Betriebsvermögen

gehören und nicht Wohnzwecken dienen und für die
der Bauantrag nach dem 31. März 1985 gestellt wor-
den ist,jährlich 3 vom Hundert,

2. bei Gebäuden, soweit sie die Voraussetzungen der
Nummer 1 nicht erfüllenund die
a) nach dem 31. Dezember 1924fertiggestelltworden

sind, jährlich 2 vom Hundert,
b) vor dem 1. Januar 1925 fertig gestellt worden sind,

jährlich 2,5 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten; Absatz 1
Satz 4 gilt entsprechend. 2Beträgt die tatsächliche Nut-
zungsdauer eines Gebäudes in den Fällen des Satzes 1
Nr. 1weniger als 33 Jahre, inden Fällendes Satzes 1 Nr. 2
Buchstabe a weniger als 50 Jahre, in den Fällen des Sat-
zes 1 Nr. 2 Buchstabe b weniger als 40 Jahre, so können
an Stelle der Absetzungen nach Satz 1 die der tatsäch-
lichen Nutzungsdauer entsprechenden Absetzungen für
Abnutzung vorgenommen werden. 3Absatz 1 letzterSatz
bleibt unberührt. *#BeiGebäuden im Sinne der Nummer 2
rechtfertigtdie für Gebäude im Sinne der Nummer 1 gel-
tende Regelung weder die Anwendung des Absatzes 1
letzterSatz noch den Ansatz des niedrigerenTeilwerts ($6
Abs. 1Nr.1Satz2).
(5)!Bei im InlandbelegenenGebäuden, die vomSteuer-

pflichtigen hergestellt oder bis zum Ende des Jahres der
Fertigstellung angeschafft worden sind, können abwei-
chend von Absatz 4 als Absetzung für Abnutzung die fol-
genden Beträgeabgezogen werden:
1. bei Gebäuden im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nr. 1,

die vom Steuerpflichtigen auf Grund eines vor dem
1. Januar 1994 gestellten Bauantrags hergestellt oder
auf Grund eines vor diesem Zeitpunkt rechtswirksam
abgeschlossenen obligatorischen Vertrags ange-
schafft worden sind,
- imJahr der Fertigstellung

und inden folgenden
3 Jahren

- inden darauf
folgenden 3 Jahren

jeweils 10vom Hundert,

jeweils 5 vom Hundert,
- inden darauf
folgenden 18 Jahren

2. bei Gebäuden im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nr. 2,
die vom Steuerpflichtigen auf Grund eines vor dem
1. Januar 1995 gestellten Bauantrags hergestellt oder
auf Grund eines vor diesem Zeitpunkt rechtswirksam
abgeschlossenen obligatorischen Vertrags ange-
schafft worden sind,

jeweils 2,5 vom Hundert,

- imJahr der Fertigstellung
und inden folgenden
7 Jahren jeweils 5 vom Hundert,

- inden darauf
folgenden 6 Jahren jeweils 2,5 vom Hundert,

- inden darauf
folgenden 36 Jahren

3. bei Gebäuden im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nr. 2,
soweit sie Wohnzwecken dienen, die vom Steuer-
pflichtigen

jeweils 1,25vom Hundert,

a) auf Grund eines nach dem 28. Februar 1989und vor
dem 1. Januar 1996 gestellten Bauantrags herge-
stellt oder nach dem 28. Februar 1989 auf Grund
eines nach dem 28. Februar 1989 und vor dem
1. Januar 1996 rechtswirksam abgeschlossenen
obligatorischen Vertrags angeschafft worden sind,
- imJahr der Fertigstellung

und inden folgenden
3 Jahren

- inden darauf
folgenden 6 Jahren

jeweils 7 vom Hundert,

jeweils 5 vom Hundert,
- inden darauf
folgenden 6 Jahren jeweils 2 vom Hundert,

- inden darauf
folgenden 24 Jahren jeweils 1,25vom Hundert,

b) auf Grund eines nach dem 31. Dezember 1995
gestellten Bauantrags hergestellt oder auf Grund
eines nach diesem Zeitpunkt rechtswirksam abge-
schlossenen obligatorischen Vertrags angeschafft
worden sind,
- imJahr der Fertigstellung

und inden folgenden
7 Jahren

- inden darauf
folgenden 6 Jahren

jeweils 5 vom Hundert,

jeweils 2,5 vom Hundert,
- inden darauf
folgenden 36 Jahren jeweils 1,25vom Hundert

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 2m Fall der
Anschaffung kann Satz 1 nur angewendet werden, wenn
der Hersteller für das veräußerte Gebäude weder Abset-
zungen für Abnutzung nach Satz 1 vorgenommen noch
erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibungen in
Anspruch genommen hat.
(5a) Die Absätze 4 und 5 sind auf Gebäudeteile, die

selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind, sowie
auf Eigentumswohnungen und auf im Teileigentum ste-
hende Räume entsprechend anzuwenden.
(6) Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen und ande-

ren Betrieben, die einen Verbrauch der Substanz mit sich
bringen, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden; dabei
sind Absetzungen nach Maßgabe des Substanzverzehrs
zulässig (Absetzung für Substanzverringerung).

87a
Gemeinsame Vorschriften für

erhöhte Absetzungen und Sonderabschreibungen
(1) !Werden in dem Zeitraum, in dem bei einem Wirt-

schaftsgut erhöhte Absetzungen oder Sonderabschrei-
bungen inAnspruch genommenwerden können (Begüns-
tigungszeitraum), nachträgliche Herstellungskosten auf-
gewendet, so bemessen sich vom Jahr der Entstehung
der nachträglichen Herstellungskosten an bis zum Ende



des Begünstigungszeitraums die Absetzungen für Abnut-
zung, erhöhtenAbsetzungen und Sonderabschreibungen
nach den um die nachträglichen Herstellungskosten
erhöhten Anschaffungs- oder Herstellungskosten. ?Ent-
sprechendes gilt für nachträgliche Anschaffungskosten.
SWerden im Begünstigungszeitraum die Anschaffungs-
oder Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts nachträg-
lich gemindert, so bemessen sich vom Jahr der Minde-
rung an bis zum Ende des Begünstigungszeitraums die
Absetzungen für Abnutzung, erhöhten Absetzungen und
Sonderabschreibungen nach den geminderten Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten.
(2) !Können bei einem Wirtschaftsgut erhöhte Abset-

zungen oder Sonderabschreibungen bereitsfür Anzahlun-
gen auf Anschaffungskosten oder für Teilherstellungs-
kosten in Anspruch genommen werden, so sind die Vor-
schriften über erhöhteAbsetzungen und Sonderabschrei-
bungen mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten die Anzahlun-
gen auf Anschaffungskosten oder die Teilherstellungs-
kosten und an die Stelle des Jahres der Anschaffung oder
Herstellung das Jahr der Anzahlung oder Teilherstellung
treten. 2Nach Anschaffung oder Herstellung des Wirt-
schaftsguts sind erhöhte Absetzungen oder Sonder-
abschreibungen nur zulässig, soweit sie nicht bereits für
Anzahlungen auf Anschaffungskosten oder für Teilher-
stellungskosten in Anspruch genommen worden sind.
3Anzahlungen auf Anschaffungskosten sind im Zeitpunkt
der tatsächlichen Zahlung aufgewendet. *Werden Anzah-
lungen auf Anschaffungskosten durch Hingabe eines
Wechsels geleistet, so sind sie in dem Zeitpunkt aufge-
wendet, indem dem Lieferantendurch Diskontierungoder
Einlösung des Wechsels das Geld tatsächlich zufließt.
SEntsprechendes gilt,wenn an Stelle von Geld ein Scheck
hingegebenwird.
(3)Bei Wirtschaftsgütern, bei denen erhöhte Absetzun-

gen in Anspruch genommen werden, müssen in jedem
Jahr des Begünstigungszeitraums mindestens Absetzun-
gen in Höhe der Absetzungen für Abnutzung nach $ 7
Abs. 1 oder 4 berücksichtigt werden.
(4) Bei Wirtschaftsgütern, bei denen Sonderabschrei-

bungen in Anspruch genommen werden, sind die Abset-
zungen für Abnutzung nach $ 7 Abs. 1 oder 4 vorzuneh-
men.
(5) Liegen bei einem Wirtschaftsgut die Voraussetzun-

gen für die Inanspruchnahme von erhöhten Absetzungen
oder Sonderabschreibungen auf Grund mehrerer Vor-
schriften vor, so dürfen erhöhte Absetzungen oder Son-
derabschreibungen nur auf Grund einer dieser Vorschrif-
ten inAnspruch genommen werden.
(6) Erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibungen

sind bei der Prüfung, ob die in$ 141Abs. 1 Nr. 4und 5 der
Abgabenordnung bezeichneten Buchführungsgrenzen
überschrittensind, nicht zu berücksichtigen.
(7) !Ist ein Wirtschaftsgut mehreren Beteiligten zuzu-

rechnen und sind die Voraussetzungen für erhöhteAbset-
zungen oder Sonderabschreibungen nur bei einzelnen
Beteiligten erfüllt, so dürfen die erhöhten Absetzungen
und Sonderabschreibungen nur anteiligfür diese Beteilig-
ten vorgenommen werden. ?Die erhöhten Absetzungen
oder Sonderabschreibungen dürfen von den Beteiligten,
bei denen die Voraussetzungen dafür erfülltsind, nur ein-
heitlichvorgenommenwerden.
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(8)TErhöhteAbsetzungen oder Sonderabschreibungen
sind bei Wirtschaftsgütern, die zu einem Betriebsvermö-
gen gehören, nur zulässig, wenn sie in ein besonderes,
laufend zu führendes Verzeichnis aufgenommen werden,
das den Tag der Anschaffung oder Herstellung, die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die betriebsge-
wöhnliche Nutzungsdauer und die Höhe der jährlichen
Absetzungen für Abnutzung, erhöhten Absetzungen und
Sonderabschreibungen enthält.2Das Verzeichnis braucht
nicht geführt zu werden, wenn diese Angaben aus der
Buchführung ersichtlich sind.
(9) Sind für ein Wirtschaftsgut Sonderabschreibungen

vorgenommen worden, so bemessen sich nach Ablauf
des maßgebenden Begünstigungszeitraums die Abset-
zungen für Abnutzung bei Gebäuden und bei Wirtschafts-
gütern im Sinne des $ 7 Abs. 5a nach dem Restwert und
dem nach 8 7 Abs. 4 unter Berücksichtigung der Restnut-
zungsdauer maßgebenden Vomhundertsatz, bei anderen
Wirtschaftsgütern nach dem Restwert und der Restnut-
zungsdauer.

87b
Erhöhte Absetzungen für Einfamilienhäuser,

Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen
(1) !Bei im Inland belegenen Einfamilienhäusern,Zwei-

familienhäusern und Eigentumswohnungen, die zu mehr
als 662/3vom Hundert Wohnzwecken dienen und die vor
dem 1. Januar 1987 hergestellt oder angeschafft worden
sind, kann abweichend von $ 7 Abs. 4 und 5 der Bauherr
im Jahr der Fertigstellung und in den sieben folgenden
Jahren jeweils bis zu 5 vom Hundert der Herstellungs-
kosten oder ein Erwerber im Jahr der Anschaffung und in
den sieben folgenden Jahren jeweils bis zu 5 vom Hundert
der Anschaffungskosten absetzen. 2Nach Ablauf dieser
acht Jahre sind als Absetzung fürAbnutzung bis zur vollen
Absetzung jährlich 2,5 vom Hundert des Restwerts abzu-
ziehen; $ 7 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. 3Übersteigen
die Herstellungskosten oder die Anschaffungskosten bei
einem Einfamilienhaus oder einer Eigentumswohnung
200 000 Deutsche Mark, bei einem Zweifamilienhaus
250 000 Deutsche Mark, bei einemAnteil an einem dieser
Gebäude oder einer Eigentumswohnung den entspre-
chenden Teil von 200 000 Deutsche Mark oder von
250 000 Deutsche Mark, so ist auf den übersteigenden
Teil der Herstellungskosten oder der Anschaffungskosten
& 7 Abs. 4 anzuwenden. Satz 1 ist nicht anzuwenden,
wenn der Steuerpflichtige das Einfamilienhaus,Zweifami-
lienhaus, die Eigentumswohnung oder einen Anteil an
einemdieser Gebäude oder an einer Eigentumswohnung
1. von seinem Ehegatten anschafft und bei den Ehe-

gattendie Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 vorliegen;
2. anschafft und im zeitlichen Zusammenhang mit der

Anschaffung an den Veräußerer ein Einfamilienhaus,
Zweifamilienhaus oder eine Eigentumswohnung oder
einen Anteil an einem dieser Gebäude oder an einer
Eigentumswohnung veräußert;das gilt auch, wenn das
veräußerte Gebäude, die veräußerte Eigentumswoh-
nung oder der veräußerte Anteil dem Ehegatten des
Steuerpflichtigen zuzurechnen war und bei den Ehe-
gatten im Zeitpunkt der Anschaffung und imZeitpunkt
der Veräußerung die Voraussetzungen des 8 26 Abs. 1
vorliegen;

3. nach einer früheren Veräußerung durch ihn wieder
anschafft; das gilt auch, wenn das Gebäude, die Eigen-
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tumswohnung oder der Anteil im Zeitpunkt der frühe-
renVeräußerung dem Ehegattendes Steuerpflichtigen
zuzurechnen war und bei den Ehegatten die Voraus-
setzungen des 8 26 Abs. 1 vorliegen.
(2)Absatz 1 gilt entsprechend für Herstellungskosten,

die für Ausbauten und Erweiterungen an einem Einfami-
lienhaus, Zweifamilienhaus oder an einer Eigentumswoh-
nung aufgewendet worden sind und der Ausbau oder die
Erweiterungvor dem 1. Januar 1987fertiggestelltworden
ist, wenn das Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder die
Eigentumswohnung vor dem 1. Januar 1964 fertiggestellt
und nicht nach dem 31. Dezember 1976angeschafft wor-
den ist. 2Weitere Voraussetzung ist, dass das Gebäude
oder die Eigentumswohnung im Inlandbelegen ist und die
ausgebauten oder neu hergestellten Gebäudeteile zu
mehr als 80 vom Hundert Wohnzwecken dienen. 3Nach
Ablauf des Zeitraums, in dem nach Satz 1 erhöhte Abset-
zungen vorgenommen werden können, ist der Restwert
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Gebäu-
des oder dem an derenStelle tretendenWert hinzuzurech-
nen;die weiterenAbsetzungen fürAbnutzung sind einheit-
lich für das gesamte Gebäude nach dem sich hiernach
ergebenden Betrag und dem für das Gebäude maßgeben-
den Hundertsatz zu bemessen.
(3) !Der Bauherr kann erhöhte Absetzungen, die er im

Jahr der Fertigstellung und in den zwei folgenden Jahren
nicht ausgenutzt hat, bis zum Ende des dritten auf das
Jahr der Fertigstellung folgenden Jahres nachholen.
2Nachträgliche Herstellungskosten, die bis zum Ende des
dritten auf das Jahr der Fertigstellung folgenden Jahres
entstehen, können abweichend von $ 7a Abs. 1 vom Jahr
ihrer Entstehung an so behandelt werden, als wären sie
bereits im ersten Jahr des Begünstigungszeitraums ent-
standen. Die Sätze 1 und 2 geltenfür den Erwerber eines
Einfamilienhauses, eines Zweifamilienhauses oder einer
Eigentumswohnung und bei Ausbauten und Erweiterun-
gen imSinne des Absatzes 2 entsprechend.
(4)!Zum Gebäude gehörende Garagen sind ohne Rück-

sicht auf ihre tatsächliche Nutzung als Wohnzwecken
dienend zu behandeln, soweit in ihnen nicht mehr als ein
Personenkraftwagenfür jede in dem Gebäude befindliche
Wohnung untergestellt werden kann. ?2Räumefür die
Unterstellung weiterer Kraftwagen sind stets als nicht
Wohnzwecken dienend zu behandeln.
(5) !Erhöhte Absetzungen nach den Absätzen 1 und 2

kann der Steuerpflichtige nur für ein Einfamilienhausoder
für ein Zweifamilienhausoder für eine Eigentumswohnung
oder für den Ausbau oder die Erweiterungeines Einfamili-
enhauses, eines Zweifamilienhauses oder einer Eigen-
tumswohnung in Anspruch nehmen. ?Ehegatten, bei
denen die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 vorliegen,
können erhöhteAbsetzungen nach den Absätzen 1 und 2
für insgesamt zwei der in Satz 1 bezeichneten Gebäude,
Eigentumswohnungen, Ausbauten oder Erweiterungen in
Anspruch nehmen.3DenerhöhtenAbsetzungen nach den
Absätzen 1 und 2 stehen die erhöhtenAbsetzungen nach
8 7b inder jeweiligen Fassung ab Inkrafttretendes Geset-
zes vom 16. Juni 1964 (BGBl. I S. 353) und nach 8&15
Abs. 1 bis 4 des Berlinförderungsgesetzes in der Fassung
des Gesetzes vom 11. Juli 1977 (BGBl. | S. 1213)gleich.
4lst das Einfamilienhaus, das Zweifamilienhaus oder die
Eigentumswohnung (Erstobjekt) dem Steuerpflichtigen
nicht bis zum Ablauf des Begünstigungszeitraums zuzu-
rechnen, so kann der Steuerpflichtige abweichend von
den Sätzen 1 bis 3 erhöhte Absetzungen bei einemweite-

ren Einfamilienhaus,Zweifamilienhausoder einerweiteren
Eigentumswohnung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 (Fol-
geobjekt) in Anspruch nehmen, wenn er das Folgeobjekt
innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren vor und drei
Jahren nach Ablauf des Veranlagungszeitraums, in dem
ihm das Erstobjekt letztmals zugerechnet worden ist,
anschafft oder herstellt; Entsprechendes gilt bei einem
Ausbau oder einer Erweiterung eines Einfamilienhauses,
Zweifamilienhauses oder einer Eigentumswohnung. °Im
Fall des Satzes 4 ist der Begünstigungszeitraum für das
Folgeobjekt um die Anzahl der Veranlagungszeiträumezu
kürzen, in denen das Erstobjekt dem Steuerpflichtigen
zugerechnet worden ist; hat der Steuerpflichtige das Fol-
geobjekt in einemVeranlagungszeitraum, in dem ihmdas
Erstobjekt noch zuzurechnen ist, hergestellt oder ange-
schafft oder einen Ausbau oder eine Erweiterung vorge-
nommen, so beginnt der Begünstigungszeitraum für das
Folgeobjekt abweichend von Absatz 1mitAblauf des Ver-
anlagungszeitraums, in dem das Erstobjekt dem Steuer-
pflichtigen letztmalszugerechnet worden ist.

(6) !Ist ein Einfamilienhaus, ein Zweifamilienhaus oder
eine Eigentumswohnung mehreren Steuerpflichtigen
zuzurechnen, so ist Absatz 5 mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass der Anteil des Steuerpflichtigenan einemdieser
Gebäude oder an einer Eigentumswohnung, einem Ein-
familienhaus, einem Zweifamilienhaus oder einer Eigen-
tumswohnung gleichsteht; Entsprechendes gilt bei dem
Ausbau oder der Erweiterung von Einfamilienhäusern,
Zweifamilienhäusern oder Eigentumswohnungen, die
mehreren Steuerpflichtigen zuzurechnen sind. 2Satz 1 ist
nicht anzuwenden, wenn ein Einfamilienhaus, ein Zwei-
familienhausoder eine Eigentumswohnung ausschließlich
dem Steuerpflichtigen und seinem Ehegatten zuzurech-
nen ist und bei den Ehegatten die Voraussetzungen des
8 26 Abs. 1 vorliegen.

(7)Der Bauherr von Kaufeigenheimen, Trägerkleinsied-
lungen und Kaufeigentumswohnungen kann abweichend
von Absatz 5 für alle von ihm vor dem 1. Januar 1987
erstellten Kaufeigenheime, Trägerkleinsiedlungen und
Kaufeigentumswohnungen im Jahr der Fertigstellung und
im folgenden Jahr erhöhte Absetzungen bis zu jeweils
5 vom Hundertvornehmen.

(8) Führt eine nach $ 7c begünstigte Baumaßnahme
dazu, dass das bisher begünstigte Objekt kein Einfami-
lienhaus,Zweifamilienhausund keine Eigentumswohnung
mehr ist, kannder Steuerpflichtigedie erhöhtenAbsetzun-
gen nach den Absätzen 1 und 2 bei Vorliegen der übrigen
Voraussetzungen für den restlichen Begünstigungszeit-
raum unter Einbeziehung der Herstellungskosten für die
Baumaßnahme nach $ 7c inAnspruch nehmen, soweit er
diese Herstellungskosten nicht in die Bemessungsgrund-
lagenach $ 7c einbezogen hat.

87c

Erhöhte Absetzungen für Baumaßnahmen an
Gebäuden zur Schaffung neuer Mietwohnungen

(1)Bei Wohnungen im Sinne des Absatzes 2, die durch
Baumaßnahmen an Gebäuden im Inland hergestellt wor-
den sind, könnenabweichend von 8 7Abs. 4 und 5 imJahr
der Fertigstellungund inden folgenden vier Jahren Abset-
zungen jeweils bis zu 20 vom Hundert der Bemessungs-
grundlage vorgenommenwerden.



(2)Begünstigt sind Wohnungen,
1. für die der Bauantrag nach dem 2. Oktober 1989

gestelltworden ist oder, falls ein Bauantrag nicht erfor-
derlich ist, mit deren Herstellung nach diesem Zeit-
punkt begonnen worden ist,

2. die vor dem 1. Januar 1996 fertig gestellt worden sind
und

3. für die keine Mittel aus öffentlichen Haushalten unmit-
telbar oder mittelbargewährtwerden.
(3)!Bemessungsgrundlage sind die Aufwendungen, die

dem Steuerpflichtigen durch die Baumaßnahme entstan-
den sind, höchstens jedoch 60 000 Deutsche Mark je
Wohnung. ?Sind durch die Baumaßnahmen Gebäudeteile
hergestellt worden, die selbständige unbewegliche Wirt-
schaftsgüter sind, gilt für die Herstellungskosten, für die
keineAbsetzungen nach Absatz 1 vorgenommenwerden,
&7Abs. 4; 8 7b Abs. 8 bleibt unberührt.
(4) Die erhöhten Absetzungen können nur in Anspruch

genommen werden, wenn die Wohnung vom Zeitpunkt
der Fertigstellung bis zum Ende des Begünstigungszeit-
raums fremdenWohnzwecken dient.
(5) !'Nach Ablauf des Begünstigungszeitraums ist ein

Restwert den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des
Gebäudes oder dem an derenStelle tretendenWert hinzu-
zurechnen; die weiterenAbsetzungen für Abnutzung sind
einheitlich für das gesamte Gebäude nach dem sich hier-
nach ergebenden Betrag und dem für das Gebäude maß-
gebenden Hundertsatz zu bemessen. 2Satz 1 ist auf Ge-
bäudeteile, die selbständige unbewegliche Wirtschafts-
güter sind, und auf Eigentumswohnungen entsprechend
anzuwenden.

$7d
Erhöhte Absetzungen für

Wirtschaftsgüter, die dem Umweltschutz dienen
(1) !Bei abnutzbaren beweglichen und unbeweglichen

Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, bei denen die
Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen und die nach
dem 31. Dezember 1974 und vor dem 1. Januar 1991
angeschafft oder hergestelltworden sind, können abwei-
chend von $ 7 im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder
Herstellung bis zu 60 vom Hundert und in den folgenden
Wirtschaftsjahren bis zur vollen Absetzung jeweils bis zu
10 vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten abgesetzt werden. ?Nicht in Anspruch genomme-
ne erhöhte Absetzungen können nachgeholt werden.
3Nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten,
die vor dem 1. Januar 1991 entstanden sind, können
abweichend von $ 7a Abs. 1 so behandelt werden, als
wären sie im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Her-
stellung entstanden.
(2)DieerhöhtenAbsetzungen nachAbsatz 1 können nur

inAnspruch genommen werden, wenn
1. die Wirtschaftsgüter in einem im Inland belegenen

Betrieb des Steuerpflichtigen unmittelbarund zu mehr
als 70 vom Hundert dem Umweltschutz dienen und

2. die von der Landesregierung bestimmte Stelle be-
scheinigt, dass
a) die Wirtschaftsgüter zu dem in Nummer 1 bezeich-

netenZweck bestimmtund geeignet sind und
b) die Anschaffung oder Herstellung der Wirtschafts-

güter imöffentlichen Interesse erforderlich ist.
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(3) !Die Wirtschaftsgüter dienen dem Umweltschutz,
wenn sie dazu verwendetwerden,
1. a) den Anfall von Abwasser oder

b) Schädigungen durch Abwasser oder
c) Verunreinigungen der Gewässer durch andere

Stoffe als Abwasser oder
d) Verunreinigungender Luft oder
e) Lärm oder Erschütterungen
zu verhindern,zu beseitigen oder zu verringernoder

2. Abfälle nach den Grundsätzen des Abfallbeseitigungs-
gesetzes zu beseitigen.

2Die Anwendung des Satzes 1 ist nicht dadurch ausge-
schlossen, dass die Wirtschaftsgüter zugleich für Zwecke
des innerbetrieblichen Umweltschutzes verwendet wer-
den.
(4)!Die Absätze 1 bis 3 sind auf nach dem 31. Dezem-

ber 1974 und vor dem 1. Januar 1991 entstehende
nachträgliche Herstellungskosten bei Wirtschaftsgütern,
die dem Umweltschutz dienen und die vor dem 1. Januar
1975 angeschafft oder hergestellt worden sind, mit der
Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass im Wirt-
schaftsjahr der Fertigstellung der nachträglichen Herstel-
lungsarbeiten erhöhte Absetzungen bis zur vollen Höhe
der nachträglichen Herstellungskosten vorgenommen
werden können. ?Das Gleiche gilt, wenn bei Wirtschafts-
gütern,die nichtdem Umweltschutz dienen, nachträgliche
Herstellungskosten nach dem 31. Dezember 1974und vor
dem 1. Januar 1991dadurch entstehen, dass ausschließ-
lich aus Gründen des Umweltschutzes Veränderungen
vorgenommenwerden.
(5) 1Die erhöhten Absetzungen nach Absatz 1 können

bereits für Anzahlungen auf Anschaffungskosten und für
Teilherstellungskosten in Anspruch genommen werden.
28 7a Abs. 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die
Summe der erhöhten Absetzungen 60 vom Hundert der
bis zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres insgesamt
aufgewendeten Anzahlungen oder Teilherstellungskosten
nicht übersteigendarf. 3Satz 1gilt inden Fällendes Absat-
zes 4 sinngemäß.
(6) Die erhöhten Absetzungen nach den Absätzen 1

bis 5 werden unterder Bedingung gewährt, dass die Vor-
aussetzung des Absatzes 2 Nr. 1
1. in den Fällen des Absatzes 1 mindestens fünf Jahre

nach der Anschaffung oder Herstellung der Wirt-
schaftsgüter,

2. in den Fällen des Absatzes 4 Satz 1 mindestens fünf
Jahre nach Beendigung der nachträglichen Herstel-
lungsarbeiten

erfülltwird.
(7)!Steuerpflichtige, die nach dem 31. Dezember 1974

und vor dem 1. Januar 1991 durch Hingabe eines
Zuschusses zur Finanzierung der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten von abnutzbaren Wirtschaftsgütern
imSinne des Absatzes 2 ein Recht auf Mitbenutzung die-
ser Wirtschaftsgüter erwerben, können bei diesem Recht
abweichend von 8 7 erhöhteAbsetzungen nach Maßgabe
des Absatzes 1 oder 4 Satz 1 vornehmen. ?Die erhöhten
Absetzungen können nur inAnspruch genommenwerden,
wenn der Empfänger
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1. den Zuschuss unverzüglich und unmittelbarzur Finan-
zierung der Anschaffung oder Herstellung der Wirt-
schaftsgüter oder der nachträglichen Herstellungs-
arbeiten bei den Wirtschaftsgütern verwendet und

2. dem Steuerpflichtigen bestätigt, dass die Vorausset-
zung der Nummer 1 vorliegt und dass für die Wirt-
schaftsgüter oder die nachträglichen Herstellungs-
arbeiteneine Bescheinigung nach Absatz 2 Nr. 2 erteilt
ist.

3Absatz6giltsinngemäß.
(8) !Die erhöhten Absetzungen nach den Absätzen 1

bis 7 können nicht für Wirtschaftsgüter in Anspruch
genommen werden, die in Betrieben oder Betriebsstätten
verwendetwerden, die inden letztenzwei Jahren vor dem
Beginn des Kalenderjahres, in dem das Wirtschaftsgut
angeschafft oder hergestelltworden ist, errichtet worden
sind. ?DieVerlagerungvon Betriebenoder Betriebsstätten
gilt nicht als Errichtung imSinne des Satzes 1,wenn die in
Absatz 2 Nr. 2 bezeichnete Behörde bestätigt, dass die
Verlagerung im öffentlichen Interesse aus Gründen des
Umweltschutzes erforderlich ist.

87e
(weggefallen)

$7t
Bewertungsfreiheit für

abnutzbare Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens privater Krankenhäuser

(1)Steuerpflichtige, die im Inland ein privates Kranken-
haus betreiben, können unter den Voraussetzungen des
Absatzes 2 bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anla-
gevermögens, die dem Betrieb dieses Krankenhauses
dienen, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in
den vier folgenden Jahren Sonderabschreibungen vor-
nehmen, und zwar
1. bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-

gens bis zur Höhe von insgesamt 50 vom Hundert,
2. bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagever-

mögens bis zur Höhe von insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
(2) Die Abschreibungen nach Absatz 1 können nur in

Anspruch genommen werden, wenn bei dem privaten
Krankenhaus im Jahr der Anschaffung oder Herstellung
der Wirtschaftsgüter und im Jahr der Inanspruchnahme
der Abschreibungen die in $ 67 Abs. 1 oder 2 der Ab-
gabenordnung bezeichneten Voraussetzungen erfüllt
sind.
(3) Die Abschreibungen nach Absatz 1 können bereits

für Anzahlungen auf Anschaffungskosten und für Teilher-
stellungskosten inAnspruch genommen werden.
(4) Die Abschreibungen nach den Absätzen 1 und 3

können nur für Wirtschaftsgüter in Anspruch genommen
werden, die der Steuerpflichtige vor dem 1. Januar 1996
bestellt oder herzustellen begonnen hat. ?2AlsBeginn der
Herstellung gilt bei Baumaßnahmen, für die eine Bau-
genehmigung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der
Bauantraggestelltworden ist.

87g
Sonderabschreibungen

und Ansparabschreibungen zur
Förderung kleiner und mittlerer Betriebe

(1)Bei neuen beweglichen Wirtschaftsgütern des Anla-
gevermögens können unter den Voraussetzungen des
Absatzes 2 im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und
in den vier folgenden Jahren neben den Absetzungen für
Abnutzung nach 8 7Abs. 1 oder2 Sonderabschreibungen
bis zu insgesamt 20 vom Hundert der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten inAnspruch genommenwerden.
(2) Die Sonderabschreibungen nach Absatz 1 können

nur inAnspruch genommenwerden, wenn
1. a) das Betriebsvermögen des Gewerbebetriebs oder

des der selbständigen Arbeit dienenden Betriebs,
zu dessen Anlagevermögen das Wirtschaftsgut
gehört, zum Schluss des der Anschaffung oder Her-
stellungdes Wirtschaftsgutes vorangehendenWirt-
schaftsjahres nicht mehr als 204 517 Euro beträgt;
diese Voraussetzung gilt bei Betrieben, die den
Gewinn nach $ 4 Abs. 3 ermitteln,als erfüllt;

b) der Einheitswert des Betriebs der Land- und Forst-
wirtschaft, zu dessen Anlagevermögen das Wirt-
schaftsgut gehört, im Zeitpunkt der Anschaffung
oder Herstellung des Wirtschaftsgutes nicht mehr
als 122 710 Euro beträgt;

2. das Wirtschaftsgut
a) mindestens ein Jahr nach seiner Anschaffung oder

Herstellung ineiner inländischen Betriebsstättedie-
ses Betriebs verbleibt und

b) im Jahr der Inanspruchnahmevon Sonderabschrei-
bungen im Betrieb des Steuerpflichtigen aus-
schließlich oder fast ausschließlich betrieblich
genutztwird und

3. für die Anschaffung oder Herstellung eine Rücklage
nach den Absätzen 3 bis 7 gebildet worden ist.
(3) !Steuerpflichtige können für die künftige Anschaf-

fung oder Herstellungeines Wirtschaftsguts imSinne des
Absatzes 1 eine den Gewinn mindernde Rücklage bilden
(Ansparabschreibung). 2Die Rücklage darf 40 vom Hun-
dert der Anschaffungs- oder Herstellungskosten des
begünstigten Wirtschaftsgutes nicht überschreiten, das
der Steuerpflichtige voraussichtlich bis zum Ende des
zweiten auf die Bildung der Rücklage folgenden Wirt-
schaftsjahres anschaffen oder herstellen wird. $Eine
Rücklage darf nurgebildet werden, wenn
1. der Steuerpflichtige den Gewinn nach $ 4 Abs. 1 oder

85 ermittelt;
2. der Betrieb am Schluss des Wirtschaftsjahres, das

dem Wirtschaftsjahr der Bildung der Rücklage voran-
geht, das inAbsatz 2 genannteGrößenmerkmal erfüllt;

3. die Bildung und Auflösung der Rücklage in der Buch-
führung verfolgtwerden können und

4. der Steuerpflichtige keine Rücklagen nach $ 3 Abs. 1
und 2a des Zonenrandförderungsgesetzes vom 5. Au-
gust 1971 (BGBl. | S. 1237), zuletzt geändert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 24. Juni 1991 (BGBl. I
S. 1322),ausweist.

4Eine Rücklage kann auch gebildet werden, wenn
dadurch ein Verlust entsteht oder sich erhöht. °Die am



Bilanzstichtag insgesamt nach Satz 1 gebildeten Rück-
lagen dürfen je Betrieb des Steuerpflichtigen den Betrag
von 154 000 Euro nicht übersteigen.
(4) Sobald für das begünstigte Wirtschaftsgut Ab-

schreibungen vorgenommenwerden dürfen, ist die Rück-
lage in Höhe von 40 vom Hundert der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten gewinnerhöhend aufzulösen. ?Ist eine
Rücklage am Ende des zweiten auf ihreBildung folgenden
Wirtschaftsjahres noch vorhanden, so ist sie zu diesem
Zeitpunktgewinnerhöhend aufzulösen.
(5) Soweit die Auflösung einer Rücklage nicht auf

Absatz 4 Satz 1 beruht, ist der Gewinn des Wirtschafts-
jahres, in dem die Rücklage aufgelöst wird, für jedes volle
Wirtschaftsjahr, in dem die Rücklage bestanden hat, um
6 vom Hundert des aufgelösten Rücklagenbetrages zu
erhöhen.
(6) Ermittelt der Steuerpflichtige den Gewinn nach 8 4

Abs. 3, so sind die Absätze 3 bis 5 mit Ausnahme von
Absatz 3 Nr. 1 mit der Maßgabe entsprechend anzuwen-
den, dass die Bildung der Rücklage als Betriebsausgabe
(Abzug) und ihre Auflösung als Betriebseinnahme
(Zuschlag)zu behandeln ist;der Zeitraumzwischen Abzug
und Zuschlag gilt als Zeitraum, in dem die Rücklage
bestanden hat.
(7) !Wird eine Rücklage von einem Existenzgründer im

Wirtschaftsjahr der Betriebseröffnung und den fünf fol-
genden Wirtschaftsjahren (Gründungszeitraum)gebildet,
sind die Absätze 3 bis 6 mit der Maßgabe anzuwenden,
dass
1. das begünstigte Wirtschaftsgut vom Steuerpflichtigen

voraussichtlich bis zum Ende des fünften auf die Bil-
dung der Rücklage folgenden Wirtschaftsjahres ange-
schafft oder hergestelltwird;

2. der Höchstbetrag inAbsatz 3 Satz 5 für imGründungs-
zeitraum gebildete Rücklagen 307 000 Euro beträgt
und

3. die Rücklage spätestens am Ende des fünften auf ihre
Bildung folgenden Wirtschaftsjahres gewinnerhöhend
aufzulösen ist;

bei diesen Rücklagen findet Absatz 5 keine Anwendung.
2ExistenzgründerimSinne des Satzes 1 ist
1. eine natürliche Person, die innerhalb der letzten fünf

Jahre vor dem Wirtschaftsjahr der Betriebseröffnung
weder an einer Kapitalgesellschaft unmittelbar oder
mittelbarzu mehr als einem Zehntel beteiligt gewesen
ist noch Einkünfte im Sinne des $ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3
erzielt hat;

2. eineGesellschaft imSinne des $ 15Abs. 1Satz 1 Nr. 2,
bei der alle Mitunternehmer die Voraussetzungen der
Nummer 1 erfüllen. 2Ist Mitunternehmer eine Gesell-
schaft imSinne des $ 15Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, gilt Satz 1
für alle an dieser unmittelbaroder mittelbarbeteiligten
Gesellschafter entsprechend; oder

3. eine Kapitalgesellschaft im Sinne des $ 1 Abs. 1 Nr. 1
des Körperschaftsteuergesetzes, an der nur natürliche
Personen beteiligt sind, die die Voraussetzungen der
Nummer1 erfüllen.

3Die Übernahme eines Betriebes imWege der vorwegge-
nommenen Erbfolge gilt nicht als Existenzgründung; Ent-
sprechendes gilt bei einer Betriebsübernahme im Wege
der Auseinandersetzung einer Erbengemeinschaft unmit-
telbar nach dem Erbfall.
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(8) Absatz 7 ist nur anzuwenden, soweit in sensiblen
Sektoren die Förderfähigkeit nicht ausgeschlossen st.
2SensibleSektorensind:
1. Eisen- und Stahlindustrie (Entscheidung Nr. 2496/96/

EGKS der Kommission vom 18. Dezember 1996 zur
Einführung gemeinschaftlicher Vorschriften über Bei-
hilfen an die Eisen- und Stahlindustrie, ABl. EG Nr.
1338 S. 42, und Rahmenregelungfür bestimmte, nicht
unter den EGKS-Vertrag fallende Stahlbereiche vom
1.Dezember1988,ABl. EGNr.C 320S. 3),

2. Schiffbau (Richtlinie 90/684/EWG des Rates vom
21. Dezember 1990 über Beihilfen für den Schiffbau,
ABI. EG Nr. L 380 S. 27, und Verordnung (EG)
Nr. 1540/98des Rates vom 29. Juni 1998zur Neurege-
lung der Beihilfen für den Schiffbau, ABl. EG Nr. L 202
S.1),

3. Kraftfahrzeug-Industrie (Gemeinschaftsrahmen für
staatliche Beihilfen in der Kfz-Industrie, ABl. EG Nr.
C 279S. 1 vom 15.September 1997),

4. Kunstfaserindustrie (Beihilfekodex für die Kunstfaser-
industrie,ABl. EG Nr. C 94 S. 11vom30.März1996
undABl. EGNr. C 24S. 18vom29.Januar1999),

5. Landwirtschaftssektor (Gemeinschaftsrahmen für
staatliche Beihilfen im Agrarsektor, ABl. EG Nr. C 28
S. 2 vom 1. Februar 2000),

6. Fischerei- und Aquakultursektor (Leitlinie für die Prü-
fung der einzelstaatlichen Beihilfen im Fischerei- und
Aquakultursektor, ABl. EG Nr. C 100 S. 12 vom
27.März1997),

7. Verkehrssektor (Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 des
Rates vom 4. Juni 1970 über Beihilfen im Eisenbahn-,
Straßen- und Binnenschiffsverkehr, ABl. EG Nr. L 130
S. 1, in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 543/97
des Rates vom 17. März 1997, ABl. EG Nr. L 84 S. 6,
Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im
Seeverkehr, ABl. EG Nr. C 205 S. 5 vom 5. Juli 1997,
und Anwendung der Artikel 92 und 93 des EG-Vertra-
ges sowie des Artikels 61 des EWR-Abkommens auf
staatliche Beihilfen im Luftverkehr,ABl. EG Nr. C 350
S. 5 vom 10. Dezember 1994)und

8. Steinkohlenbergbau (Entscheidung Nr. 3632/93 EGKS
der Kommission vom 28. Dezember 1993 über die
Gemeinschaftsregelung für staatliche Beihilfen zu-
gunsten des Steinkohlenbergbaus, ABl. EG Nr. L 329
S. 12).

3Der Umfang der Förderfähigkeit ergibt sich aus den in
Satz 2 genannten Rechtsakten.

87h
Erhöhte Absetzungen

bei Gebäuden in Sanierungsgebieten
und städtebaulichen Entwicklungsbereichen

(1) !Bei einem im Inland belegenen Gebäude in einem
förmlich festgelegten Sanierungsgebiet oder städtebau-
lichen Entwicklungsbereich kann der Steuerpflichtige
abweichend von & 7 Abs. 4 und 5 jeweils bis zu 10 vom
Hundert der Herstellungskosten für Modernisierungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen imSinne des $ 177des Bau-
gesetzbuchs imJahr der Herstellungund inden folgenden
neun Jahren absetzen. ?Satz 1 istentsprechend anzuwen-
den auf Herstellungskostenfür Maßnahmen, die der Erhal-
tung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung
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eines Gebäudes imSinne des Satzes 1dienen, das wegen
seiner geschichtlichen, künstlerischen oder städtebau-
lichen Bedeutung erhalten bleiben soll, und zu deren
Durchführung sich der Eigentümer neben bestimmten
Modernisierungsmaßnahmen gegenüber der Gemeinde
verpflichtet hat. 3Der Steuerpflichtige kann die erhöhten
Absetzungen im Jahr des Abschlusses der Maßnahme
und inden folgenden neun Jahren auch für Anschaffungs-
kosten inAnspruch nehmen,die auf Maßnahmen imSinne
der Sätze 1und 2 entfallen,soweit diese nach dem rechts-
wirksamen Abschluss eines obligatorischen Erwerbsver-
trags oder eines gleichstehenden Rechtsakts durchge-
führtworden sind. *Die erhöhtenAbsetzungen können nur
inAnspruch genommen werden, soweit die Herstellungs-
oder Anschaffungskosten durch Zuschüsse aus Sanie-
rungs- oder Entwicklungsförderungsmittelnnicht gedeckt
sind. ®NachAblauf des Begünstigungszeitraums ist ein
Restwert den Herstellungs- oder Anschaffungskosten des
Gebäudes oder dem an derenStelle tretendenWert hinzu-
zurechnen; die weiterenAbsetzungen für Abnutzung sind
einheitlich für das gesamte Gebäude nach dem sich hier-
nach ergebenden Betrag und dem für das Gebäude maß-
gebenden Hundertsatz zu bemessen.
(2) 'Der Steuerpflichtige kann die erhöhten Absetzun-

gen nur inAnspruch nehmen,wenn er durch eine Beschei-
nigungder zuständigen Gemeindebehörde die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 für das Gebäude und die Maßnah-
men nachweist. 2Sind ihm Zuschüsse aus Sanierungs-
oder Entwicklungsförderungsmitteln gewährt worden, so
hat die Bescheinigung auch deren Höhe zu enthalten;
werden ihm solche Zuschüsse nach Ausstellung der
Bescheinigung gewährt, so ist diese entsprechend zu
ändern.
(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf Gebäudeteile, die

selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind, sowie
auf Eigentumswohnungen und auf im Teileigentum ste-
hende Räume entsprechend anzuwenden.

gTi
Erhöhte Absetzungen bei Baudenkmalen

(1)"Bei einem im Inland belegenen Gebäude, das nach
den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften ein Bau-
denkmal ist, kannder Steuerpflichtigeabweichend von $ 7
Abs. 4 und 5 jeweils bis zu 10 vom Hundert der Herstel-
lungskosten für Baumaßnahmen, die nach Art und
Umfang zur Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal
oder zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich sind, im
Jahr der Herstellung und in den folgenden neun Jahren
absetzen. ?Eine sinnvolle Nutzung ist nur anzunehmen,
wenn das Gebäude in der Weise genutzt wird, dass die
Erhaltung der schützenswerten Substanz des Gebäudes
auf die Dauergewährleistet ist. $Beieinem im Inland bele-
genen Gebäudeteil, das nach den jeweiligen landesrecht-
lichen Vorschriften ein Baudenkmal ist, sind die Sätze 1
und 2 entsprechend anzuwenden. “Bei einem im Inland
belegenen Gebäude oder Gebäudeteil, das für sich allein
nicht die Voraussetzungen für ein Baudenkmal erfüllt,aber
Teil einer Gebäudegruppe oder Gesamtanlage ist, die
nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften als
Einheit geschützt ist, kann der Steuerpflichtige die erhöh-
ten Absetzungen von den Herstellungskosten für Bau-
maßnahmen vornehmen, die nach Art und Umfang zur
Erhaltungdes schützenswerten äußeren Erscheinungsbil-
des der Gebäudegruppe oder Gesamtanlage erforderlich

sind. $Der Steuerpflichtige kann die erhöhten Absetzun-
gen im Jahr des Abschlusses der Baumaßnahme und in
den folgenden neun Jahren auch für Anschaffungskosten
in Anspruch nehmen, die auf Baumaßnahmen im Sinne
der Sätze 1 bis 4 entfallen,soweit diese nach dem rechts-
wirksamen Abschluss eines obligatorischen Erwerbsver-
trags oder eines gleichstehenden Rechtsakts durchge-
führt worden sind. $Die Baumaßnahmen müssen in
Abstimmung mit der in Absatz 2 bezeichneten Stelle
durchgeführt worden sein. 7Die erhöhten Absetzungen
können nur in Anspruch genommen werden, soweit die
Herstellungs- oder Anschaffungskosten nicht durch
Zuschüsse aus öffentlichen Kassen gedeckt sind. 88 7h
Abs. 1Satz 5 ist entsprechend anzuwenden.
(2) !Der Steuerpflichtige kann die erhöhten Absetzun-

gen nur inAnspruch nehmen,wenn er durch eine Beschei-
nigung der nach Landesrecht zuständigen oder von der
Landesregierung bestimmten Stelle die Voraussetzungen
des Absatzes 1 für das Gebäude oder Gebäudeteil und für
die Erforderlichkeit der Aufwendungen nachweist. ?Hat
eine der für Denkmalschutz oder Denkmalpflege zustän-
digen Behörden ihm Zuschüsse gewährt, so hat die
Bescheinigung auch deren Höhe zu enthalten;werden ihm
solche Zuschüsse nach Ausstellung der Bescheinigung
gewährt, so istdiese entsprechend zu ändern.
(3)8 7hAbs. 3 ist entsprechend anzuwenden.

87K
Erhöhte Absetzungen

für Wohnungen mit Sozialbindung
(1) !Bei Wohnungen im Sinne des Absatzes 2 können

abweichend von $ 7 Abs. 4 und 5 im Jahr der Fertigstel-
lung und in den folgenden vier Jahren jeweils bis zu
10 vom Hundert und in den folgenden fünf Jahren jeweils
bis zu 7 vom Hundert der Herstellungskosten oder
Anschaffungskosten abgesetzt werden. ?Ilm Fall der
Anschaffung ist Satz 1 nur anzuwenden, wenn der Her-
stellerfür die veräußerteWohnung weder Absetzungen für
Abnutzung nach 8 7 Abs. 5 vorgenommen noch erhöhte
Absetzungen oder Sonderabschreibungen in Anspruch
genommen hat. ®?NachAblauf dieser zehn Jahre sind als
Absetzungen fürAbnutzung bis zur vollenAbsetzung jähr-
lich3%vom Hundert des Restwerts abzuziehen;&7Abs. 4
Satz 2 gilt entsprechend.
(2)Begünstigt sind Wohnungen im Inland,

1. a) für die der Bauantrag nach dem 28. Februar 1989
gestellt worden ist und die vom Steuerpflichtigen
hergestelltworden sind oder

b) die vom Steuerpflichtigen nach dem 28. Februar
1989 auf Grund eines nach diesem Zeitpunkt
rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen
Vertrags bis zum Ende des Jahres der Fertigstel-
lungangeschafft worden sind,

2. die vor dem 1. Januar 1996fertiggestelltworden sind,
3. für die keine Mittel aus öffentlichen Haushalten unmit-

telbar oder mittelbargewährtwerden,
4. die im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in

den folgenden neun Jahren (Verwendungszeitraum)
dem Steuerpflichtigen zu fremden Wohnzwecken die-
nen und

5. für die der Steuerpflichtige für jedes Jahr des Verwen-
dungszeitraums, in dem er die Wohnungen vermietet



hat, durch eine Bescheinigung nachweist, dass die
Voraussetzungen des Absatzes 3 vorliegen.
(3) 'Die Bescheinigung nach Absatz 2 Nr. 5 ist von der

nach $ 3 des Wohnungsbindungsgesetzes zuständigen
Stelle, im Saarland von der durch die Landesregierung
bestimmten Stelle (zuständigen Stelle), nach Ablauf des
jeweiligen Jahres des Begünstigungszeitraums für Woh-
nungen zu erteilen,
1. a) die der Steuerpflichtige nur an Personen vermietet

hat, für die
aa) eine Bescheinigung über die Wohnberechti-

gung nach $ 5 des Wohnungsbindungsgeset-
zes, imSaarland eine Mieteranerkennung,dass
die Voraussetzungen des $ 14 des Wohnungs-
baugesetzes für das Saarland erfüllt sind, aus-
gestelltworden ist, oder

bb) eine Bescheinigung ausgestellt worden ist,
dass sie die Voraussetzungen des $ 88a Abs. 1
Buchstabe b des ZweitenWohnungsbaugeset-
zes, imSaarland des 8 51b Abs. 1 Buchstabe b
des Wohnungsbaugesetzes für das Saarland,
erfüllen,

und wenn die Größe der Wohnung die in dieser
Bescheinigung angegebene Größe nicht übersteigt,
oder

b) für die der Steuerpflichtige keinen Mieter im Sinne
des Buchstabens a gefunden hat und für die ihmdie
zuständige Stelle nicht innerhalb von sechs
Wochen nach seiner Anforderung einen solchen
Mieter nachgewiesen hat,

und
2. bei denen die Höchstmiete nicht überschrittenworden

ist. 2Die Landesregierungen werden ermächtigt, die
Höchstmiete in Anlehnung an die Beträge nach $ 72
Abs. 3 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes, im Saar-
land unter Berücksichtigung der Besonderheiten des
Wohnungsbaugesetzes für das Saarland durch
Rechtsverordnung festzusetzen. 3Inder Rechtsverord-
nung ist eine Erhöhung der Mieten inAnlehnung an die
Erhöhung der Mieten imöffentlichgefördertensozialen
Wohnungsbau zuzulassen. 48 4 des Gesetzes zur
Regelung der Miethöhe bleibt unberührt.

2BeiWohnungen, für die der Bauantrag nach dem 31. De-
zember 1992gestelltworden ist und die vomSteuerpflich-
tigen hergestelltworden sind oder die vom Steuerpflichti-
gen auf Grund eines nach dem 31. Dezember 1992rechts-
wirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertragsange-
schafft worden sind, gilt Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a mit der
Maßgabe, dass der Steuerpflichtige die Wohnungen nur
an Personen vermietethat, die im Jahr der Fertigstellung
zu ihm ineinemDienstverhältnisgestanden haben, und ist
Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b nicht anzuwenden.

4.ÜberschussderEinnahmen
überdieWerbungskosten

88
Einnahmen

(1)Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder Geldes-
wert bestehen und dem Steuerpflichtigen im Rahmen
einer der Einkunftsartendes $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bis 7
zufließen.
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(2) !Einnahmen, die nicht in Geld bestehen (Wohnung,
Kost, Waren, Dienstleistungenund sonstige Sachbezüge),
sind mitden um übliche Preisnachlässe gemindertenübli-
chen Endpreisen am Abgabeort anzusetzen. ?Für die pri-
vate Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs zu priva-
ten Fahrten gilt $ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 entsprechend.
3Kanndas Kraftfahrzeugauch für Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte genutzt werden, erhöht sich der
Wert inSatz 2 für jeden Kalendermonat um 0,03vom Hun-
dert des Listenpreises imSinne des $ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2
für jeden Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte. *Der Wert nach den Sätzen 2 und 3
kannmit dem auf die privateNutzung und die Nutzung zu
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte entfallen-
den Teil der gesamten Kraftfahrzeugaufwendungenange-
setzt werden, wenn die durch das Kraftfahrzeug insge-
samt entstehendenAufwendungen durch Belege und das
Verhältnis der privaten Fahrten und der Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte zu den übrigen Fahrtendurch
ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen wer-
den. ®DieNutzung des Kraftfahrzeugs zu einer Familien-
heimfahrt im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung
ist mit 0,002 vom Hundert des Listenpreises imSinne des
86 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 für jeden Kilometer der Entfernung
zwischen dem Ort des eigenen Hausstands und dem
Beschäftigungsort anzusetzen; dies gilt nicht, wenn für
diese Fahrt ein Abzug von Werbungskosten nach $ 9
Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 3 und 4 in Betracht käme; Satz 4
istsinngemäß anzuwenden. $BeiArbeitnehmern,für deren
Sachbezüge durch Rechtsverordnung nach $ 17 Abs. 1
Satz 1 Nr. 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch Werte
bestimmtworden sind, sind diese Wertemaßgebend. 7Die
Werte nach Satz 6 sind auch bei Steuerpflichtigen anzu-
setzen, die nicht der gesetzlichen Rentenversicherungs-
pflicht unterliegen.8Dieoberste Finanzbehörde eines Lan-
des kann mit Zustimmung des Bundesministeriums der
Finanzen für weitere Sachbezüge der Arbeitnehmer
Durchschnittswerte festsetzen. 9Sachbezüge, die nach
Satz 1 zu bewerten sind, bleiben außer Ansatz, wenn die
sich nach Anrechnung der vom Steuerpflichtigen gezahl-
ten Entgelte ergebenden Vorteile insgesamt 50 Euro im
Kalendermonat nicht übersteigen.
(3)!Erhält einArbeitnehmerauf Grund seines Dienstver-

hältnisses Waren oder Dienstleistungen, die vom Arbeit-
geber nicht überwiegend für den Bedarf seiner Arbeitneh-
mer hergestellt, vertrieben oder erbracht werden und
deren Bezug nicht nach 8 40 pauschal versteuertwird, so
gelten als deren Werte abweichend von Absatz 2 die um
4 vom Hundert geminderten Endpreise, zu denen der
Arbeitgeber oder der dem Abgabeort nächstansässige
Abnehmer die Waren oder Dienstleistungen fremden
Letztverbrauchern im allgemeinen Geschäftsverkehr
anbietet. ?Die sich nach Abzug der vom Arbeitnehmer
gezahlten Entgelte ergebenden Vorteile sind steuerfrei,
soweit sie aus dem Dienstverhältnisinsgesamt 1224 Euro
imKalenderjahr nicht übersteigen.

89
Werbungskosten

(1) !Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwer-
bung, Sicherung und Erhaltungder Einnahmen. ?Sie sind
bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie erwachsen
sind. 3Werbungskosten sind auch
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1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflichtungsgrün-
den beruhende Renten und dauernde Lasten, soweit
sie mit einer Einkunftsart in wirtschaftlichem Zusam-
menhang stehen. ?Bei Leibrenten kann nur der Anteil
abgezogen werden, der sich aus derin$22 Nr. 1Satz 3
Buchstabe a aufgeführtenTabelle ergibt; in den Fällen
des 822 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe aletzter Satz kann nur
der Anteil, der nach der indieser Vorschrift vorgesehe-
nen Rechtsverordnung zu ermitteln ist, abgezogen
werden;

2. Steuern vom Grundbesitz, sonstige öffentliche Abga-
ben und Versicherungsbeiträge, soweit solche Ausga-
ben sich auf Gebäude oder auf Gegenstände beziehen,
die dem Steuerpflichtigen zur Einnahmeerzielungdie-
nen;

3. Beiträge zu Berufsständen und sonstigen Berufsver-
bänden, deren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb gerichtet ist;

4. Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwi-
schen Wohnung undArbeitsstätte.2ZurAbgeltung die-
ser Aufwendungen ist für jeden Arbeitstag, an dem der
Arbeitnehmer die Arbeitsstätte aufsucht, eine Ent-
fernungspauschale für jeden vollen Kilometer der Ent-
fernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte von
0,36 Euro für die ersten zehn Kilometer und 0,40 Euro
für jeden weiteren Kilometer anzusetzen, höchstens
jedoch 5 112 Euro im Kalenderjahr;ein höherer Betrag
als 5 112 Euro ist anzusetzen, soweit der Arbeitnehmer
einen eigenen oder ihm zur Nutzung überlassenen
Kraftwagen benutzt. 3Dies gilt nicht für eine Flug-
strecke. *Für die Bestimmung der Entfernung ist die
kürzeste Straßenverbindung zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte maßgebend; eine andere als die kürzeste
Straßenverbindung kann zugrunde gelegt werden,
wenn diese offensichtlich verkehrsgünstiger ist und
vom Arbeitnehmer regelmäßig für die Wege zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte benutzt wird. Nach & 3
Nr. 32 oder $8 Abs. 3 steuerfreieSachbezüge mindern
den nach Satz 2 abziehbaren Betrag nicht. 6Nach & 3
Nr. 34 steuerfreieZuschüsse und Sachbezüge mindern
den nach Satz 2 abziehbaren Betrag; als Sachbezugs-
wert ist dabei der vomArbeitgeber an den Verkehrsträ-
ger zu entrichtende Preis anzusetzen oder der entspre-
chende Preis, wenn der Arbeitgeber selbst der Ver-
kehrsträger ist. ”Hat ein Arbeitnehmer mehrere Woh-
nungen, so sind die Wege von einer Wohnung, die
nicht der Arbeitsstätte am nächsten liegt, nur zu
berücksichtigen, wenn sie den Mittelpunktder Lebens-
interessen des Arbeitnehmers bildet und nicht nur
gelegentlichaufgesucht wird;

5. notwendige Mehraufwendungen, die einemArbeitneh-
mer wegen einer aus beruflichemAnlass begründeten
doppelten Haushaltsführung entstehen. ?Eine doppel-
te Haushaltsführung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer
außerhalb des Ortes, in dem er einen eigenen Haus-
stand unterhält,beschäftigt ist und auch am Beschäfti-
gungsort wohnt. 3DerAbzug der Aufwendungen ist bei
einer Beschäftigung am selben Ort auf insgesamt zwei
Jahre begrenzt. *Aufwendungen für die Wege vom
Beschäftigungsort zum Ort des eigenen Hausstands
und zurück (Familienheimfahrten)können jeweils nur
für eine Familienheimfahrt wöchentlich abgezogen
werden. 5Zur Abgeltung der Aufwendungen für eine

Familienheimfahrt ist eine Entfernungspauschale von
0,40 Euro für jeden vollen Kilometer der Entfernung
zwischen dem Ort des eigenen Hausstands und dem
Beschäftigungsort anzusetzen. $Nummer 4 Satz 3
und 4 sind entsprechend anzuwenden. 7Aufwendun-
gen für Familienheimfahrten mit einem dem Steuer-
pflichtigen im Rahmen einer Einkunftsartüberlassenen
Kraftfahrzeugwerden nicht berücksichtigt;

6. Aufwendungen für Arbeitsmittel, zum Beispiel für
Werkzeuge und typische Berufskleidung. Z?Nummer7
bleibt unberührt;

7. Absetzungen für Abnutzung und für Substanzverringe-
rung und erhöhteAbsetzungen. 286Abs. 2 Satz 1 bis 3
ist in Fällender Anschaffung oder HerstellungvonWirt-
schaftsgütern entsprechend anzuwenden.
(2) !Durch die Entfernungspauschalen sind sämtliche

Aufwendungen abgegolten, die durch die Wege zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte und durch die Familienheim-
fahrtenveranlasstsind. 2?Aufwendungenfür die Benutzung
öffentlicher Verkehrsmittel können angesetzt werden,
soweit sie den als Entfernungspauschale abziehbaren
Betrag übersteigen.3Behinderte,
1. deren Grad der Behinderungmindestens 70 beträgt,
2. deren Grad der Behinderung weniger als 70, aber min-

destens 50 beträgtund die in ihrerBewegungsfähigkeit
imStraßenverkehrerheblich beeinträchtigtsind,

können an Stelle der Entfernungspauschalen die tatsäch-
lichen Aufwendungen für die Wege zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte und für die Familienheimfahrtenanset-
zen. *Die Voraussetzungen der Nummern 1 und 2 sind
durch amtliche Unterlagennachzuweisen.
(3)Absatz 1 Satz 3 Nr. 4 und 5 und Absatz 2 gelten bei

den Einkunftsarten im Sinne des $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5
bis 7 entsprechend.
(4)(weggefallen)
(5)84Abs.5Satz1Nr.1bis5,6bbis8a,10undAbs.6

gilt sinngemäß.

89a
Pauschbeträge für Werbungskosten

1Für Werbungskosten sind bei der Ermittlung der Ein-
künfte die folgenden Pauschbeträge abzuziehen, wenn
nicht höhereWerbungskosten nachgewiesen werden:
1. von den Einnahmenaus nichtselbständigerArbeit:

ein Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1 044 Euro;
2. von den Einnahmenaus Kapitalvermögen:

ein Pauschbetrag von 51 Euro;
bei Ehegatten,die nach den 88 26, 26b zusammen ver-
anlagt werden, erhöht sich dieser Pauschbetrag auf
insgesamt 102 Euro;

3. von den Einnahmen imSinne des $ 22 Nr. 1, 1aund5:
ein Pauschbetrag von insgesamt 102 Euro.

2Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag darf nur bis zur Höhe
der um den Versorgungs-Freibetrag (8 19 Abs. 2) gemin-
derten Einnahmen, die Pauschbeträge nach den Num-
mern 2 und 3 dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen
abgezogen werden.



4a. UmsatzsteuerrechtlicherVorsteuerabzug

89b
(1)DerVorsteuerbetragnach $ 15des Umsatzsteuerge-

setzes gehört, soweit er bei der Umsatzsteuer abgezogen
werden kann, nicht zu den Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten des Wirtschaftsguts, auf dessen Anschaffung
oder Herstellunger entfällt.
(2)Wird der Vorsteuerabzug nach $ 15a des Umsatz-

steuergesetzes berichtigt, so sind die Mehrbeträge als
Betriebseinnahmen oder Einnahmen, die Minderbeträge
als Betriebsausgaben oder Werbungskosten zu behan-
deln; die Anschaffungs- oder Herstellungskosten bleiben
unberührt.

5.Sonderausgaben

810
(1)Sonderausgaben sind die folgenden Aufwendungen,

wenn sie weder Betriebsausgaben noch Werbungskosten
sind:
1. Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder

dauernd getrennt lebenden unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtigenEhegatten,wenn der Geber dies
mit Zustimmung des Empfängers beantragt, bis zu
13805 Euro imKalenderjahr.2DerAntrag kannjeweils
nur für ein Kalenderjahr gestellt und nicht zurückge-
nommenwerden. Die Zustimmung ist mitAusnahme
der nach $ 894 Abs. 1 der Zivilprozessordnung als
erteilt geltenden bis auf Widerruf wirksam. *Der
Widerruf ist vor Beginn des Kalenderjahres, für das
die Zustimmungerstmals nicht geltensoll, gegenüber
dem Finanzamt zu erklären.>DieSätze 1 bis 4 gelten
für Fälle der Nichtigkeit oder der Aufhebung der Ehe
entsprechend;

1a. auf besonderen Verpflichtungsgründen beruhende
Renten und dauernde Lasten, die nichtmit Einkünften
in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, die bei
der Veranlagung außer Betracht bleiben. ?Bei Leib-
renten kann nur der Anteil abgezogen werden, der
sich aus der in $ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a aufge-
führten Tabelle ergibt; in den Fällen des $ 22 Nr. 1
Satz 3 Buchstabe a letzter Satz kann nur der Anteil,
der nach der in dieser Vorschrift vorgesehenen
Rechtsverordnung zu ermitteln ist, abgezogen wer-
den;

2. a) Beiträge zu Kranken-, Pflege-, Unfall- und Haft-
pflichtversicherungen, zu den gesetzlichen Ren-
tenversicherungen und an die Bundesanstalt für
Arbeit;

b) Beiträgezu den folgenden Versicherungen auf den
Erlebens- oder Todesfall:
aa) Risikoversicherungen, die nur für den Todes-

fall eine Leistung vorsehen,
bb) Rentenversicherungen ohne

recht,
Kapitalwahl-

cc) Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht
gegen laufende Beitragsleistung, wenn das
Kapitalwahlrecht nicht vor Ablauf von zwölf
Jahren seit Vertragsabschluss ausgeübt wer-
den kann,

noa».o
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dd) Kapitalversicherungen gegen laufende Bei-
tragsleistung mitSparanteil, wenn der Vertrag
für die Dauer von mindestens zwölf Jahren
abgeschlossen worden ist.
2Bei Steuerpflichtigen, die am 31. Dezember
1990einenWohnsitz oder ihrengewöhnlichen
Aufenthalt in dem in Artikel 3 des Einigungs-
vertrages genannten Gebiet und vor dem
1. Januar 1991keinenWohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt im bisherigen Geltungs-
bereich dieses Gesetzes hatten, gilt bis zum
31. Dezember 1996 Folgendes:
3Hatder Steuerpflichtige zurzeit des Vertrags-
abschlusses das 47. Lebensjahr vollendet,
verkürzt sich bei laufender Beitragsleistung
die Mindestvertragsdauer von zwölf Jahren
um die Zahl der angefangenen Lebensjahre,
um die er älter als 47 Jahre ist, höchstens
jedoch auf sechs Jahre.
4Fondsgebundene Lebensversicherungen
sind ausgeschlossen. Ausgeschlossen sind
auch Versicherungen auf den Erlebens- oder
Todesfall, bei denen der Steuerpflichtige
Ansprüche aus einem von einer anderen Per-
son abgeschlossenen Vertrag entgeltlich
erworben hat, es sei denn, es werden aus
anderen Rechtsverhältnissen entstandene
Abfindungs- und Ausgleichsansprüche
arbeitsrechtlicher, erbrechtlicher oder fami-
lienrechtlicher Art durch Übertragung von
Ansprüchen aus Lebensversicherungsverträ-
gen erfüllt;

c) Beiträge zu einer zusätzlichen freiwilligen Pflege-
versicherung;

(weggefallen)
gezahlte Kirchensteuer;
(weggefallen)
Steuerberatungskosten;
Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine
Berufsausbildung oder seine Weiterbildung in einem
nicht ausgeübten Beruf bis zu 920 Euro im Kalender-
jahr. 2DieserBetrag erhöht sich auf 1 227 Euro, wenn
der Steuerpflichtige wegen der Ausbildung oder
Weiterbildung außerhalb des Orts untergebracht ist,
in dem er einen eigenen Hausstand unterhält. 3Die
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn dem
Steuerpflichtigen Aufwendungen für eine Berufsaus-
bildung oder Weiterbildung seines Ehegattenerwach-
sen und die Ehegattendie Voraussetzungen des 8 26
Abs. 1Satz 1erfüllen;indiesem Fall könnendie Beträ-
ge von 920 Euro und 1 227 Euro für den inder Berufs-
ausbildung oder Weiterbildung befindlichen Ehegat-
ten insgesamt nureinmalabgezogen werden. Zu den
Aufwendungen für eine Berufsausbildung oder Wei-
terbildung gehören nicht Aufwendungen für den
Lebensunterhalt, es sei denn, dass es sich um Mehr-
aufwendungen handelt, die durch eine auswärtige
Unterbringung im Sinne des Satzes 2 entstehen. Bei
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer, für
Fahrten zwischen Wohnung und Ausbildungs- oder
Weiterbildungsort und wegen doppelter Haushalts-
führung sowie bei Mehraufwand für Verpflegung gel-
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ten $ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b, $9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4
und 5 und Abs. 2 sowie &4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 sinn-
gemäß;

8. (weggefallen)
9. 30 vom Hundert des Entgelts, das der Steuerpflich-

tige für ein Kind, für das er einen Kinderfreibetragoder
Kindergeld erhält, für den Besuch einer gemäß Arti-
kel 7 Abs. 4 des Grundgesetzes staatlich genehmig-
ten oder nach Landesrecht erlaubten Ersatzschule
sowie einer nach Landesrecht anerkanntenallgemein
bildenden Ergänzungsschule entrichtet mit Ausnah-
me des Entgelts für Beherbergung, Betreuung und
Verpflegung.

(2)!Voraussetzung für den Abzug der in Absatz 1 Nr. 2
bezeichneten Beträge (Vorsorgeaufwendungen) ist, dass
sie
1. nicht in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammen-

hang mitsteuerfreienEinnahmenstehen,
2. a) an Versicherungsunternehmen, die ihren Sitz oder

ihre Geschäftsleitung in einem Mitgliedstaat der
Europäischen Gemeinschaften haben und das Ver-
sicherungsgeschäft im Inlandbetreibendürfen, und
Versicherungsunternehmen, denen die Erlaubnis
zum Geschäftsbetrieb im Inlanderteilt ist, oder

b) (weggefallen)
c) an einenSozialversicherungsträger
geleistetwerden und

3. nicht vermögenswirksame Leistungen darstellen, für
die Anspruch auf eine Arbeitnehmer-Sparzulage nach
& 13 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes be-
steht.

2AlsSonderausgaben können BeiträgezuVersicherungen
im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe b Doppelbuch-
stabe bb, cc und dd nicht abgezogen werden, wenn die
Ansprüche aus Versicherungsverträgen während deren
Dauer im Erlebensfall der Tilgung oder Sicherung eines
Darlehens dienen, dessen Finanzierungskosten Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten sind, es sei denn,
a) das Darlehendient unmittelbarund ausschließlich der

Finanzierung von Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten eines Wirtschaftsgutes, das dauernd zur Erzie-
lungvon Einkünftenbestimmt und keine Forderung ist,
und die ganz oder zum Teil zur Tilgung oder Sicherung
verwendeten Ansprüche aus Versicherungsverträgen
übersteigen nicht die mit dem Darlehen finanzierten
Anschaffungs- oder Herstellungskosten; dabei ist es
unbeachtlich, wenn diese Voraussetzungen bei Darle-
hen oder bei zur Tilgung oder Sicherung verwendeten
Ansprüchen aus Versicherungsverträgenjeweils insge-
samt für einen Teilbetrag bis zu 2 556 Euro nicht erfüllt
sind,

b) eshandelt sich um eine Direktversicherungoder
c) die Ansprüche aus Versicherungsverträgendienen ins-

gesamt nicht länger als drei Jahre der Sicherung
betrieblichveranlassterDarlehen; indiesen Fällen kön-
nen die Versicherungsbeiträge in den Veranlagungs-
zeiträumennicht als Sonderausgaben abgezogen wer-
den, in denen die Ansprüche aus Versicherungsverträ-
gen der Sicherung des Darlehensdienen.
(3) Für Vorsorgeaufwendungen gelten je Kalenderjahr

folgende Höchstbeträge:

1. ein Grundhöchstbetrag von 1 334 Euro,
im Fall der Zusammenveranlagung
von Ehegattenvon 2 668 Euro;

2. ein Vorwegabzug von 3068 Euro,
im Fall der Zusammenveranlagung
von Ehegattenvon 6 136 Euro.
2Diese Beträge sind zu kürzen um 16 vom Hundert der
Summe der Einnahmen
a) aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne des $&19

ohne Versorgungsbezüge imSinne des $ 19Abs. 2,
wenn für die Zukunftssicherung des Steuerpflichti-
gen Leistungen im Sinne des $ 3 Nr. 62 erbracht
werden oder der Steuerpflichtige zum Personen-
kreis des $ 10cAbs. 3 Nr. 1 oder 2 gehört, und

b) aus der Ausübung eines Mandats imSinne des 8 22
Nr. 4;

3. für Beiträge nach Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe c ein
zusätzlicher Höchstbetrag von 184 Euro für Steuer-
pflichtige, die nach dem 31. Dezember 1957 geboren
sind;

4. Vorsorgeaufwendungen, die die nach den Nummern 1
bis 3 abziehbaren Beträge übersteigen, können zur
Hälfte, höchstens bis zu 50 vom Hundert des Grund-
höchstbetrags abgezogen werden (hälftiger Höchst-
betrag).
(4)(weggefallen)
(5) Nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ist eine

Nachversteuerungdurchzuführen
1. bei Versicherungen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2

Buchstabe b Doppelbuchstabe bb, cc und dd, wenn
die Voraussetzungen für den Sonderausgabenabzug
nach Absatz 2 Satz 2 nicht erfülltsind;

2. bei Rentenversicherungen gegen Einmalbeitrag (Ab-
satz 1 Nr. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb), wenn
vor Ablauf der Vertragsdauer, außer im Schadensfall
oder bei Erbringung der vertragsmäßigen Rentenleis-
tung, Einmalbeiträgeganz oder zumTeil zurückgezahlt
werden.

810a
Zusätzliche Altersvorsorge

(1) !In der gesetzlichen Rentenversicherung Pflichtver-
sicherte können Altersvorsorgebeiträge ($ 82) zuzüglich
der dafür nach Abschnitt XI zustehenden Zulage
inden Veranlagungszeiträumen
2002und2003biszu 525Euro,
inden Veranlagungszeiträumen
2004und2005biszu 1050Euro,
inden Veranlagungszeiträumen
2006und2007biszu 1575Euro,
ab demVeranlagungszeitraum
2008jährlichbiszu 2 100Euro
als Sonderausgaben abziehen; das Gleiche gilt für
1. Empfänger von Besoldung nach dem Bundesbesol-

dungsgesetz,
2. Empfänger von Amtsbezügen aus einemAmtsverhält-

nis, deren Versorgungsrecht die entsprechende An-



wendung des $ 69e Abs. 3 und 4 des Beamtenversor-
gungsgesetzes vorsieht, und

3. die nach 8 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch versicherungsfrei Beschäf-
tigten und die nach 8 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Sechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch von der Versicherungs-
pflicht befreiten Beschäftigten, deren Versorgungs-
recht die entsprechende Anwendung des 8 69e Abs. 3
und 4 des Beamtenversorgungsgesetzes vorsieht,

wenn sie die nach Absatz 1a erforderlichen Erklärungen
abgegeben und nichtwiderrufenhaben. 2FürSteuerpflich-
tige imSinne des Satzes 1 Halbsatz 2, die Elternzeitnach
&1Abs. 1der ElternzeitverordnunginVerbindung mit8 15
Abs. 1 des Bundeserziehungsgeldgesetzes in Anspruch
nehmen, gilt dies nur während des Zeitraums nach $ 50a
des Beamtenversorgungsgesetzes. $Versicherungspflich-
tige nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Land-
wirte sowie Personen, die wegen Arbeitslosigkeit bei
einem inländischenArbeitsamt als Arbeitsuchende gemel-
det sind und der Versicherungspflicht in der Rentenversi-
cherung nicht unterliegen,weil sie eine Leistung nach dem
DrittenBuch Sozialgesetzbuch nur wegen des zu berück-
sichtigenden Einkommens oder Vermögens nicht bezie-
hen, stehen Pflichtversichertengleich. *Satz 1gilt nicht für
Pflichtversicherte,die kraftzusätzlicherVersorgungsrege-
lung in einer Zusatzversorgung pflichtversichert sind und
bei denen eine der Versorgung der Beamten ähnliche
Gesamtversorgung aus der Summe der Leistungen der
gesetzlichen Rentenversicherung und der Zusatzversor-
gung gewährleistet ist.
(1a) !Sofern eine Zulagenummer durch die zentrale

Stelle ($ 81) oder eine Versicherungsnummer nach $ 147
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch noch nichtverge-
ben ist, hat der inAbsatz 1Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2 genann-
te Steuerpflichtige überdie für seine Besoldung oder seine
Amtsbezüge zuständige Stelle oder in den Fällen des
Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 über den seine Versorgung
gewährleistenden Arbeitgeber seiner rentenversiche-
rungsfreien Beschäftigung eine Zulagenummer ($ 90
Abs. 1 Satz 2 und 3) bei der zentralen Stelle zu beantra-
gen. 2Gegenüber der für seine Besoldung oder Amts-
bezüge zuständigen Stelle oder in den Fällen des Absat-
zes 1 Satz 1 Nr. 3 gegenüber dem seine Versorgung
gewährleistenden Arbeitgeber der rentenversicherungs-
freien Beschäftigung hat er sein Einverständnis zu er-
klären,dass
1. diese jährlich die für die Ermittlungdes Mindesteigen-

beitrags ($ 86) und die für die Gewährung der Kinder-
zulage ($ 85) erforderlichen Daten der zentralen Stelle
mitteilt,

2. die zentraleStelle diese Datenfür das Zulageverfahren
verarbeitenund nutzen kann und

3. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 von dem
seine Versorgung gewährleistenden Arbeitgeber der
zentralenStelle bestätigt wird, dass das Versorgungs-
recht des Steuerpflichtigen eine entsprechende An-
wendung des $ 69e Abs. 3 und 4 des Beamtenversor-
gungsgesetzes vorsieht.

3Die Einverständniserklärung ist bis zum Widerruf wirk-
sam. *Der Widerruf ist vor Beginn des Veranlagungszeit-
raums, für den das Einverständnis erstmals nicht mehr
gelten soll, gegenüber der für die Besoldung oder Amts-
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bezüge zuständigen Stelle oder in den Fällen des Absat-
zes 1 Satz 1 Nr. 3 gegenüber dem seine Versorgung
gewährleistenden Arbeitgeber der rentenversicherungs-
freien Beschäftigung zu erklären.
(2) !Ist der Sonderausgabenabzug nach Absatz 1 für

den Steuerpflichtigen günstiger als der Anspruch auf die
Zulage nach Abschnitt XI, erhöht sich die unter Berück-
sichtigung des Sonderausgabenabzugs ermittelte tarifli-
che Einkommensteuer um den Anspruch auf Zulage. ?In
den anderen Fällen scheidet der Sonderausgabenabzug
aus. 3Die Günstigerprüfung wird von Amts wegen vorge-
nommen; hierbei sind zur Berücksichtigung eines Kindes
immerdie Freibeträgenach $ 32 Abs. 6 abzuziehen.
(3) !Der Abzugsbetrag nach Absatz 1 steht im Fall der

Veranlagung von Ehegatten nach $ 26 Abs. 1 jedem Ehe-
gattenunterden Voraussetzungen des Absatzes 1geson-
dert zu. ?2Gehörtnur ein Ehegatte zu dem nach Absatz 1
begünstigten Personenkreis und ist der andere Ehegatte
nach $ 79 Satz 2 zulageberechtigt, sind bei dem nach
Absatz 1 abzugsberechtigten Ehegatten die von beiden
Ehegatten geleisteten Altersvorsorgebeiträge und die
dafür zustehenden Zulagen bei der Anwendung der
Absätze 1 und 2 zu berücksichtigen.
(4) !im Fall des Absatzes 2 Satz 1 stellt das Finanzamt

die über den Zulageanspruch nach Abschnitt XI hinausge-
hende Steuerermäßigung gesondert fest und teilt diese
der zentralenStelle ($81)mit;8 10dAbs. 4 Satz 3 bis5 gilt
entsprechend. 2Sind Altersvorsorgebeiträge zugunsten
von mehreren Verträgen geleistet worden, erfolgt die
Zurechnung imVerhältnis der nach Absatz 1 berücksich-
tigten Altersvorsorgebeiträge. *Ehegatten ist der nach
Satz 1 festzustellende Betrag auch im Falle der Zusam-
menveranlagung jeweils getrennt zuzurechnen; die
Zurechnung erfolgt im Verhältnis der nach Absatz 1
berücksichtigten Altersvorsorgebeiträge. *Die Übermitt-
lung an die zentrale Stelle erfolgt unter Angabe der Ver-
trags- und Steuernummer.
(5)Der Steuerpflichtige hat die zu berücksichtigenden

Altersvorsorgebeiträge durch eine vom Anbieter auszu-
stellende Bescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck nachzuweisen. ?Die übrigen Voraussetzungen
für den Sonderausgabenabzug nach den Absätzen 1 bis 3
werden im Wege des automatisierten Datenabgleichs
nach $ 91 überprüft.

&10b
Steuerbegünstigte Zwecke

(1) Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher,
religiöser, wissenschaftlicher und der als besonders för-
derungswürdig anerkanntengemeinnützigenZwecke sind
bis zur Höhe von insgesamt 5 vom Hundert des Gesamt-
betragsder Einkünfteoder2 vomTausend der Summe der
gesamten Umsätze und der im Kalenderjahraufgewende-
ten Löhne und Gehälterals Sonderausgaben abzugsfähig.
2Für wissenschaftliche, mildtätige und als besonders för-
derungswürdig anerkannte kulturelleZwecke erhöht sich
der Vomhundertsatz von 5 um weitere 5 vom Hundert.
3Zuwendungenan Stiftungen des öffentlichen Rechts und
an nach 8 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes
steuerbefreite Stiftungen des privaten Rechts zur Förde-
rungsteuerbegünstigterZwecke imSinne der 88 52 bis 54
derAbgabenordnung mitAusnahme der Zwecke, die nach
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8 52Abs. 2 Nr. 4 der Abgabenordnung gemeinnützigsind,
sind darüber hinaus bis zur Höhe von 20450 Euro, ab-
ziehbar. *Überschreitet eine Einzelzuwendung von min-
destens 25565 Euro zur Förderung wissenschaftlicher,
mildtätiger oder als besonders förderungswürdig aner-
kannter kulturellerZwecke diese Höchstsätze, ist sie im
Rahmen der Höchstsätze im Veranlagungszeitraum der
Zuwendung, imvorangegangenen und in den fünf folgen-
den Veranlagungszeiträumenabzuziehen. 58 10d gilt ent-
sprechend.

(1a) !Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1, die an-
lässlich der Neugründung in den Vermögensstock einer
Stiftung des öffentlichenRechts oder einernach $ 5Abs. 1
Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreiten
Stiftung des privaten Rechts geleistetwerden, können im
Jahr der Zuwendung und in den folgenden neun Veranla-
gungszeiträumen nach Antrag des Steuerpflichtigen bis
zu einemBetrag von 307 000 Euro, neben den als Sonder-
ausgaben imSinne des Absatzes 1zu berücksichtigenden
Zuwendungen und über den nach Absatz 1 zulässigen
Umfang hinaus abgezogen werden. 2Als anlässlich der
Neugründung einer Stiftung nach Satz 1 geleistet gelten
Zuwendungen bis zum Ablauf eines Jahres nach Grün-
dung der Stiftung. 3Der besondere Abzugsbetrag nach
Satz 1 kann der Höhe nach innerhalbdes Zehnjahreszeit-
raums nur einmal inAnspruch genommen werden. #810d
Abs. 4 gilt entsprechend.

(2) 'Zuwendungen an politische Parteien im Sinne des
&2 des Parteiengesetzes sind bis zur Höhe von insgesamt
1 650 Euro und im Falle der Zusammenveranlagung von
Ehegatten bis zur Höhe von insgesamt 3 300 Euro im
Kalenderjahr abzugsfähig. ?2Siekönnen nur insoweit als
Sonderausgaben abgezogen werden, als für sie nicht eine
Steuerermäßigungnach $ 34g gewährtworden ist.

(3)1AlsAusgabe imSinne dieser Vorschrift gilt auch die
Zuwendung von Wirtschaftsgütern mit Ausnahme von
Nutzungen und Leistungen. ?Ist das Wirtschaftsgut unmit-
telbar vor seiner Zuwendung einem Betriebsvermögen
entnommenworden, so darf bei der Ermittlungder Ausga-
benhöhe der bei der Entnahme angesetzte Wert nicht
überschritten werden. 3In allen übrigen Fällen bestimmt
sich die Höhe der Ausgabe nach dem gemeinenWert des
zugewendeten Wirtschaftsguts. “Aufwendungen zuguns-
ten einer zum Empfang steuerlich abzugsfähiger Zuwen-
dungen berechtigten Körperschaft sind nur abzugsfähig,
wenn ein Anspruch auf die Erstattungder Aufwendungen
durch Vertrag oder Satzung eingeräumt und auf die
Erstattungverzichtetworden ist. ?DerAnspruch darf nicht
unter der Bedingung des Verzichts eingeräumt worden
sein.

(4) !Der Steuerpflichtige darf auf die Richtigkeit der
Bestätigung über Spenden und Mitgliedsbeiträge vertrau-
en, es sei denn, dass er die Bestätigung durch unlautere
Mittel oder falsche Angaben erwirkt hat oder dass ihmdie
Unrichtigkeitder Bestätigung bekannt oder infolgegrober
Fahrlässigkeit nicht bekannt war. ?Wer vorsätzlich oder
grob fahrlässig eine unrichtige Bestätigung ausstellt oder
wer veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der
Bestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken
verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer.
3Diese istmit40 vom Hundert des zugewendeten Betrags
anzusetzen.

810c
Sonderausgaben-Pauschbetrag,

Vorsorgepauschale
(1) Für Sonderausgaben nach $ 10 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 4,

6, 7 und 9 und nach $ 10b wird ein Pauschbetrag von
36 Euro abgezogen (Sonderausgaben-Pauschbetrag),
wenn der Steuerpflichtige nicht höhere Aufwendungen
nachweist.
(2) 'Hat der Steuerpflichtige Arbeitslohn bezogen, so

wird für Vorsorgeaufwendungen (8 10 Abs. 1 Nr. 2) eine
Vorsorgepauschale abgezogen, wenn der Steuerpflichtige
nicht Aufwendungen nachweist, die zu einem höheren
Abzug führen. ?Die Vorsorgepauschale beträgt 20 vom
Hundert des Arbeitslohns, jedoch
1. höchstens 3 068 Euro abzüglich 16 vom Hundert des

Arbeitslohns zuzüglich
2. höchstens 1 334 Euro, soweit der Teilbetrag nach

Nummer 1 überschrittenwird, zuzüglich
3. höchstens die Hälfte bis zu 667 Euro, soweit die Teil-

beträgenach den Nummern 1 und 2 überschrittenwer-
den.

3Die Vorsorgepauschale ist auf den nächsten durch 36
ohne Rest teilbarenvollen Euro-Betrag abzurunden, wenn
sie nicht bereits durch 36 ohne Rest teilbar ist. *Arbeits-
lohn im Sinne der Sätze 1 und 2 ist der um den Versor-
gungs-Freibetrag ($19Abs. 2) und den Altersentlastungs-
betrag ($24a)verminderteArbeitslohn.
(3) Für Arbeitnehmer, die während des ganzen oder

eines Teils des Kalenderjahres
1. in der gesetzlichen Rentenversicherung versiche-

rungsfrei oder auf Antrag des Arbeitgebers von der
Versicherungspflicht befreit waren und denen für den
Fall ihres Ausscheidens aus der Beschäftigung auf
Grund des Beschäftigungsverhältnisses eine lebens-
längliche Versorgung oder an deren Stelle eine Ab-
findung zusteht oder die in der gesetzlichen Renten-
versicherung nachzuversichern sind oder

2. nicht der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht
unterliegen, eine Berufstätigkeit ausgeübt und im
Zusammenhang damit auf Grund vertraglicherVerein-
barungen Anwartschaftsrechte auf eine Altersversor-
gung ganz oder teilweise ohne eigene Beitragsleistung
erworben haben oder

3. Versorgungsbezüge im Sinne des $ 19 Abs. 2 Satz 2
Nr. 1 erhaltenhaben oder

4. Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung
erhaltenhaben,

beträgt die Vorsorgepauschale 20 vom Hundert des
Arbeitslohns, jedoch höchstens 1 134 Euro.
(4) !Im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten

zur Einkommensteuersind
1. die Euro-Beträge nach Absatz 1, 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3

und Absatz 3 zu verdoppeln und
2. Absatz 2 Satz 4 auf den Arbeitslohn jedes Ehegatten

gesondert anzuwenden.
2Wenn beide Ehegatten Arbeitslohn bezogen haben und
ein Ehegatte zu dem Personenkreis des Absatzes 3
gehört, ist die höhereVorsorgepauschale abzuziehen, die
sich ergibt, wenn entweder die Euro-Beträge nach Ab-
satz 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 verdoppelt und der sich für den



Ehegatten im Sinne des Absatzes 3 nach Absatz 2 Satz 2
erster Halbsatz ergebende Betrag auf 1 134 Euro begrenzt
werden oder der Arbeitslohn des nicht unterAbsatz 3 fal-
lenden Ehegatten außer Betracht bleibt. 3Satz 1 Nr. 1 gilt
auch, wenn die tarifliche Einkommensteuer nach $&32a
Abs. 6 zu ermittelnist.

8 10d
Verlustabzug

(1) !Negative Einkünfte, die bei der Ermittlung des
Gesamtbetrags der Einkünfte nicht ausgeglichen werden,
sind bis zu einem Betrag von 511 500 Euro vom Gesamt-
betrag der Einkünfte des unmittelbar vorangegangenen
Veranlagungszeitraums vorrangig vor Sonderausgaben,
außergewöhnlichen Belastungen und sonstigen Abzugs-
beträgen abzuziehen (Verlustrücktrag). ?Die negativen
Einkünftesind zunächst jeweils von den positiven Einkünf-
ten derselben Einkunftsart abzuziehen, die nach der
Anwendung des $ 2 Abs. 3 verbleiben. 3Soweit in diesem
Veranlagungszeitraum durch einen Ausgleich nach $ 2
Abs. 3 Satz 3 oder einen Abzug nach Absatz 2 Satz 3 die
dort genannten Beträge nicht ausgeschöpft sind, mindern
die nach der Anwendung des Satzes 2 verbleibenden
negativen Einkünfte die positiven Einkünfte aus anderen
Einkunftsartenbis zu einemBetrag von 51 500 Euro, darü-
ber hinaus bis zur Hälfte des 51 500 Euro übersteigenden
Teils der Summe der positiven Einkünfteaus anderen Ein-
kunftsarten. *Bei Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b
zusammen veranlagt werden, gilt $ 2 Abs. 3 Satz 6 bis 8
sinngemäß, soweit in diesem Veranlagungszeitraum
durch einen Ausgleich nach $ 2 Abs. 3 Satz 6 und 7 oder
einen Abzug nach Absatz 2 Satz 4 die dort genannten
Beträge nicht ausgeschöpft sind. °Ist für den unmittelbar
vorangegangenen Veranlagungszeitraum bereits ein
Steuerbescheid erlassen worden, so ist er insoweit zu
ändern, als der Verlustrücktrag zu gewähren oder zu
berichtigen ist. $Das gilt auch dann, wenn der Steuerbe-
scheid unanfechtbar geworden ist; die Festsetzungsfrist
endet insoweit nicht, bevor die Festsetzungsfrist für den
Veranlagungszeitraum abgelaufen ist, in dem die negati-
ven Einkünftenicht ausgeglichen werden. 7AufAntrag des
Steuerpflichtigen ist ganz oder teilweise von der Anwen-
dung des Satzes 1abzusehen. 81mAntrag istdie Höhe des
Verlustrücktrags anzugeben.
(2) Nicht ausgeglichene negative Einkünfte, die nicht

nachAbsatz 1abgezogen worden sind, sind inden folgen-
den Veranlagungszeiträumenvom Gesamtbetrag der Ein-
künfte vorrangig vor Sonderausgaben, außergewöhnli-
chen Belastungen und sonstigen Abzugsbeträgen abzu-
ziehen (Verlustvortrag). ZIn jedem folgenden Veranla-
gungszeitraum sind die negativen Einkünfte zunächst
jeweils von den positiven Einkünftenderselben Einkunfts-
art abzuziehen, die nach der Anwendung des 8&2 Abs. 3
verbleiben. 3Soweit in diesem Veranlagungszeitraum
durch einenAusgleich nach $ 2 Abs. 3 die dort genannten
Beträge nicht ausgeschöpft sind, mindern die nach der
Anwendung des Satzes 2 verbleibenden negativen Ein-
künftedie positiven Einkünfteaus anderen Einkunftsarten
bis zu einem Betrag von 51 500 Euro, darüber hinaus bis
zur Hälfte des 51 500 Euro übersteigenden Teils der
Summe der positiven Einkünfte aus anderen Einkunftsar-
ten. *Bei Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b zusammen
veranlagtwerden, gilt $ 2 Abs. 3 Satz 6 bis 8 sinngemäß,
soweit in diesem Veranlagungszeitraumdurch einen Aus-
gleich nach $ 2 Abs. 3 Satz 6 und 7 die dort genannten
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Beträge nicht ausgeschöpft sind. °Der Abzug ist nur inso-
weit zulässig, als die Verluste nicht nach Absatz 1abgezo-
gen worden sind und in den vorangegangenen Veranla-
gungszeiträumen nicht nach den Sätzen 1 bis 4 abgezo-
gen werden konnten.
(3)Für die Anwendung von Absatz 1 Satz 1 und 3 sowie

Absatz 2 Satz 3 gilt $ 2 Abs. 3 Satz 4 und 5 sinngemäß.
(4) 1Der am Schluss eines Veranlagungszeitraums ver-

bleibende Verlustvortrag ist getrennt nach Einkunftsarten
gesondert festzustellen. ?Verbleibender Verlustvortrag
sind die bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Ein-
künfte nicht ausgeglichenen negativen Einkünfte, vermin-
dert um die nach Absatz 1 abgezogenen und die nach
Absatz 2 abziehbaren Beträge und vermehrt um den auf
den Schluss des vorangegangenen Veranlagungszeit-
raums festgestellten verbleibenden Verlustvortrag. 3Zu-
ständig für die Feststellung ist das für die Besteuerung
zuständige Finanzamt. *Feststellungsbescheide sind zu
erlassen, aufzuheben oder zu ändern, soweit sich die nach
Satz 2 zu berücksichtigenden Beträge ändern und des-
halb der entsprechende Steuerbescheid zu erlassen, auf-
zuheben oder zu ändern ist. °Satz 4 ist entsprechend
anzuwenden, wenn der Erlass, die Aufhebung oder die
Änderung des Steuerbescheids mangels steuerlicherAus-
wirkungen unterbleibt.

810e
Steuerbegünstigung der zu eigenen Wohn-

zwecken genutzten Wohnung im eigenen Haus
(1) !Der Steuerpflichtige kann von den Herstellungs-

kosten einerWohnung ineinem im Inland belegeneneige-
nen Haus oder einer im Inland belegenen eigenen Eigen-
tumswohnung zuzüglich der Hälfte der Anschaffungs-
kosten für den dazugehörenden Grund und Boden (Be-
messungsgrundlage) im Jahr der Fertigstellungund inden
drei folgenden Jahren jeweils bis zu 6 vom Hundert,
höchstens jeweils 10 124 Euro, und in den vier darauf fol-
genden Jahren jeweils bis zu 5 vom Hundert, höchstens
jeweils 8 437 Euro, wie Sonderausgaben abziehen. ?Vor-
aussetzung ist, dass der Steuerpflichtige die Wohnung
hergestelltund indem jeweiligen Jahr des Zeitraumsnach
Satz 1 (Abzugszeitraum) zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzt hat und die Wohnung keine Ferienwohnung oder
Wochenendwohnung ist. 3Eine Nutzung zu eigenen
Wohnzwecken liegtauch vor, wenn Teile einer zu eigenen
Wohnzwecken genutzten Wohnung unentgeltlich zu
Wohnzwecken überlassen werden. “Hat der Steuerpflich-
tige die Wohnung angeschafft, so sind die Sätze 1 bis 3
mitder Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Jah-
res der Fertigstellungdas Jahr derAnschaffung und an die
Stelle der Herstellungskosten die Anschaffungskosten
treten;hatder Steuerpflichtige die Wohnung nicht bis zum
Ende des zweiten auf das Jahr der Fertigstellung folgen-
den Jahres angeschafft, kann er von der Bemessungs-
grundlage imJahr der Anschaffung und inden drei folgen-
den Jahren höchstens jeweils 4 602 Euro und in den vier
darauf folgenden Jahren höchstens jeweils 3 835 Euro
abziehen. 58 6b Abs. 6 gilt sinngemäß. ®Beieinem Anteil
an der zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung
kann der Steuerpflichtige den entsprechenden Teil der
Abzugsbeträge nach Satz 1 wie Sonderausgaben abzie-
hen. ”Werden Teile der Wohnung nicht zu eigenenWohn-
zwecken genutzt, ist die Bemessungsgrundlage um den
auf den nicht zu eigenen Wohnzwecken entfallendenTeil



4250

zu kürzen.8Satz4 ist nicht anzuwenden, wenn der Steuer-
pflichtige die Wohnung oder einen Anteil daran von sei-
nem Ehegatten anschafft und bei den Ehegatten die Vor-
aussetzungen des $ 26 Abs. 1 vorliegen.
(2)Absatz 1 gilt entsprechend für Herstellungskosten zu

eigenenWohnzwecken genutzterAusbauten und Erweite-
rungen an einer im Inland belegenen, zu eigenen Wohn-
zwecken genutztenWohnung.
(3) !Der Steuerpflichtige kann die Abzugsbeträge nach

den Absätzen 1 und 2, die er in einem Jahr des Abzugs-
zeitraums nicht ausgenutzt hat, bis zum Ende des
Abzugszeitraums abziehen. 2Nachträgliche Herstellungs-
kosten oder Anschaffungskosten, die bis zum Ende des
Abzugszeitraums entstehen, können vom Jahr ihrer Ent-
stehung an für die Veranlagungszeiträume, in denen der
Steuerpflichtige Abzugsbeträge nach den Absätzen 1
und 2 hätte abziehen können, so behandelt werden, als
wären sie zu Beginn des Abzugszeitraums entstanden.
(4) 'Die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2

kann der Steuerpflichtige nur für eine Wohnung oder für
einen Ausbau oder eine Erweiterung abziehen. ?Ehegat-
ten, bei denen dieVoraussetzungen des $ 26Abs. 1 vorlie-
gen, können die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1
und 2 für insgesamt zwei der in Satz 1 bezeichneten
Objekte abziehen, jedoch nicht gleichzeitig für zwei in
räumlichemZusammenhang belegene Objekte, wenn bei
den Ehegatten imZeitpunktder Herstellungoder Anschaf-
fung der Objekte die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1
vorliegen. 3Den Abzugsbeträgen stehen die erhöhten
Absetzungen nach $ 7b in der jeweiligen Fassung ab
Inkrafttreten des Gesetzes vom 16. Juni 1964 (BGBl.I
S. 353) und nach & 15 Abs. 1 bis 4 des Berlinförderungs-
gesetzes in der jeweiligen Fassung ab Inkrafttretendes
Gesetzes vom 11. Juli 1977 (BGBl. IS. 1213)gleich. *Nutzt
der Steuerpflichtige die Wohnung im eigenen Haus oder
die Eigentumswohnung (Erstobjekt) nicht bis zum Ablauf
des Abzugszeitraums zu eigenenWohnzwecken und kann
er deshalb die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2
nichtmehr inAnspruch nehmen,so kanner die Abzugsbe-
träge nach Absatz 1 bei einerweiterenWohnung imSinne
des Absatzes 1 Satz 1 (Folgeobjekt) inAnspruch nehmen,
wenn er das Folgeobjekt innerhalb von zwei Jahren vor
und drei Jahren nach Ablauf des Veranlagungszeitraums,
in dem er das Erstobjekt letztmals zu eigenen Wohn-
zwecken genutzt hat, anschafft oder herstellt; Entspre-
chendes gilt bei einem Ausbau oder einer Erweiterung
einer Wohnung. ®ImFall des Satzes 4 ist der Abzugszeit-
raum für das Folgeobjekt um die Anzahl der Veranla-
gungszeiträume zu kürzen, in denen der Steuerpflichtige
für das Erstobjekt die Abzugsbeträge nach den Absätzen
1 und 2 hätte abziehen können; hat der Steuerpflichtige
das Folgeobjekt in einem Veranlagungszeitraum, in dem
er das Erstobjekt noch zu eigenenWohnzwecken genutzt
hat, hergestellt oder angeschafft oder ausgebaut oder
erweitert,so beginntder Abzugszeitraum für das Folgeob-
jekt mit Ablauf des Veranlagungszeitraums, in dem der
Steuerpflichtige das Erstobjekt letztmals zu eigenen
Wohnzwecken genutzt hat. 6Für das Folgeobjekt sind die
Vomhundertsätze der vom Erstobjekt verbliebenen Jahre
maßgebend. 7DemErstobjekt imSinne des Satzes 4 steht
ein Erstobjekt im Sinne des $ 7b Abs. 5 Satz 4 sowie des
8 15Abs. 1 und des $ 15bAbs. 1 des Berlinförderungsge-
setzes gleich. ®lstfür den Steuerpflichtigen Objektver-
brauch nach den Sätzen 1 bis 3 eingetreten, kann er die
Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 für ein weite-

res, in dem inArtikel 3 des Einigungsvertragesgenannten
Gebiet belegenes Objekt abziehen, wenn der Steuer-
pflichtigeoder dessen Ehegatte, bei denen die Vorausset-
zungen des $ 26 Abs. 1 vorliegen, in dem in Artikel 3 des
EinigungsvertragesgenanntenGebiet zugezogen ist und
1. seinen ausschließlichen Wohnsitz in diesem Gebiet zu

Beginn des Veranlagungszeitraums hat oder ihn im
Laufe des Veranlagungszeitraumsbegründet oder

2. bei mehrfachem Wohnsitz einen Wohnsitz in diesem
Gebiet hat und sich dort überwiegend aufhält.

9Voraussetzung für die Anwendung des Satzes 8 ist, dass
die Wohnung im eigenen Haus oder die Eigentumswoh-
nung vor dem 1. Januar 1995hergestelltoder angeschafft
oder der Ausbau oder die Erweiterung vor diesem Zeit-
punktfertiggestelltwordenist.10DieSätze2 und4 bis6
sind für im Satz 8 bezeichnete Objekte sinngemäß anzu-
wenden.
(5) !Sind mehrere Steuerpflichtige Eigentümer einer zu

eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung, so ist Ab-
satz 4 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Anteil des
Steuerpflichtigen an der Wohnung einerWohnung gleich-
steht; Entsprechendes gilt bei dem Ausbau oder bei der
Erweiterung einer zu eigenen Wohnzwecken genutzten
Wohnung. 2Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn Eigen-
tümer der Wohnung der Steuerpflichtige und sein Ehe-
gatte sind und bei den Ehegatten die Voraussetzungen
des 8 26 Abs. 1 vorliegen.$Erwirbt im Fall des Satzes2 ein
Ehegatte infolge Erbfalls einen Miteigentumsanteilan der
Wohnung hinzu, so kanner die auf diesen Anteil entfallen-
den Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 weiter in
der bisherigen Höhe abziehen; Entsprechendes gilt,wenn
im Fall des Satzes 2 während des Abzugszeitraums die
Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 wegfallen und ein Ehe-
gatte den Anteil des anderen Ehegatten an der Wohnung
erwirbt.
(5a) 1Die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2

können nur für die Veranlagungszeiträume in Anspruch
genommen werden, in denen der Gesamtbetrag der Ein-
künfte 61 355 Euro, bei nach $ 26b zusammen veranlag-
ten Ehegatten 122 710 Euro nicht übersteigt. ?Eine Nach-
holung von Abzugsbeträgen nach Absatz 3 Satz 1 ist nur
für Veranlagungszeiträumemöglich, indenen die inSatz 1
genannten Voraussetzungen vorgelegen haben; Entspre-
chendes gilt für nachträgliche Herstellungskosten oder
Anschaffungskosten imSinne des Absatzes 3 Satz 2.
(6) TAufwendungen des Steuerpflichtigen, die bis zum

Beginn der erstmaligen Nutzung einerWohnung imSinne
des Absatzes 1 zu eigenen Wohnzwecken entstehen,
unmittelbar mit der Herstellung oder Anschaffung des
Gebäudes oder der Eigentumswohnung oder der
Anschaffung des dazugehörenden Grund und Bodens
zusammenhängen, nicht zu den Herstellungskosten oder
Anschaffungskosten der Wohnung oder zu den Anschaf-
fungskosten des Grund und Bodens gehören und die im
Fall der Vermietung oder Verpachtung der Wohnung als
Werbungskosten abgezogen werden könnten, können
wie Sonderausgaben abgezogen werden. 2Wird eine
Wohnung bis zum Beginn der erstmaligen Nutzung zu
eigenenWohnzwecken vermietetoder zu eigenen berufli-
chen oder eigenen betrieblichen Zwecken genutzt und
sind die Aufwendungen Werbungskosten oder Betriebs-
ausgaben, könnensie nichtwie Sonderausgaben abgezo-
gen werden. 3Aufwendungennach Satz 1, die Erhaltungs-
aufwand sind und im Zusammenhang mit der Anschaf-



fung des Gebäudes oder der Eigentumswohnung stehen,
können insgesamt nur bis zu 15 vom Hundert der
Anschaffungskosten des Gebäudes oder der Eigentums-
wohnung, höchstens bis zu 15 vom Hundert von 76 694
Euro, abgezogen werden. Die Sätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend bei Ausbauten und Erweiterungen an einer zu
Wohnzwecken genutztenWohnung.
(Sa)!Nimmt der Steuerpflichtige Abzugsbeträge für ein

Objekt nach den Absätzen 1oder 2 inAnspruch oder ist er
auf Grund des Absatzes 5a zur Inanspruchnahme von
Abzugsbeträgen für ein solches Objekt nicht berechtigt,
so kann er die mit diesem Objekt in wirtschaftlichem
Zusammenhang stehenden Schuldzinsen, die für die Zeit
der Nutzung zu eigenenWohnzwecken entstehen, im Jahr
der Herstellung oder Anschaffung und in den beiden fol-
genden Kalenderjahren bis zur Höhe von jeweils 12 000
Deutsche Mark wie Sonderausgaben abziehen, wenn er
das Objekt vor dem 1. Januar 1995 fertig gestellt oder vor
diesem Zeitpunkt bis zum Ende des Jahres der Fertigstel-
lung angeschafft hat. 2Soweit der Schuldzinsenabzug
nach Satz 1 nicht in vollem Umfang im Jahr der Herstel-
lung oder Anschaffung in Anspruch genommen werden
kann, kann er in dem dritten auf das Jahr der Herstellung
oder Anschaffung folgenden Kalenderjahr nachgeholt
werden. 3Absatz 1Satz 6 gilt sinngemäß.
(7) !Sind mehrere Steuerpflichtige Eigentümer einer zu

eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung, so können
die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 und die
Aufwendungen nach den Absätzen 6 und 6a gesondert
und einheitlichfestgestelltwerden. ?Diefür die gesonderte
Feststellung von Einkünftennach $ 180Abs. 1 Nr. 2 Buch-
stabe a der Abgabenordnung geltenden Vorschriften sind
entsprechend anzuwenden.

$10f
Steuerbegünstigung für zu eigenen

Wohnzwecken genutzte Baudenkmale
und Gebäude in Sanierungsgebieten

und städtebaulichen Entwicklungsbereichen
(1) !Der Steuerpflichtige kann Aufwendungen an einem

eigenen Gebäude im Kalenderjahr des Abschlusses der
Baumaßnahmeund inden neunfolgenden Kalenderjahren
jeweils bis zu 10vom Hundertwie Sonderausgaben abzie-
hen, wenn die Voraussetzungen des $ 7h oder des $ Ti
vorliegen. ?Dies gilt nur, soweit er das Gebäude in dem
jeweiligen Kalenderjahr zu eigenen Wohnzwecken nutzt
und die Aufwendungen nicht in die Bemessungsgrundla-
ge nach $ 10e oder dem Eigenheimzulagengesetz einbe-
zogen hat. Für Zeiträume, für die der Steuerpflichtige
erhöhte Absetzungen von Aufwendungen nach $ 7h oder
&7iabgezogen hat, kanner für diese Aufwendungen keine
Abzugsbeträge nach Satz 1 in Anspruch nehmen. “Eine
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken liegt auch vor, wenn
Teile einer zu eigenenWohnzwecken genutztenWohnung
unentgeltlichzu Wohnzwecken überlassen werden.
(2) !Der Steuerpflichtige kann Erhaltungsaufwand, der

an einem eigenen Gebäude entsteht und nicht zu den
Betriebsausgaben oder Werbungskosten gehört, im
Kalenderjahr des Abschlusses der Maßnahme und in den
neun folgenden Kalenderjahren jeweils bis zu 10 vom
Hundertwie Sonderausgaben abziehen,wenn dieVoraus-
setzungen des $ 11aAbs. 1 inVerbindung mit8 7h Abs. 2
oder des $ 11b Satz 1 oder 2 inVerbindung mit$ 7iAbs. 1
Satz 2 und Abs. 2 vorliegen. 2Dies gilt nur, soweit der

4251

Steuerpflichtigedas Gebäude indem jeweiligen Kalender-
jahr zu eigenen Wohnzwecken nutzt und diese Aufwen-
dungen nicht nach 8 10eAbs. 6 oder $ 10iabgezogen hat.
3Soweit der Steuerpflichtige das Gebäude während des
Verteilungszeitraums zur Einkunftserzielung nutzt, ist der
noch nicht berücksichtigte Teil des Erhaltungsaufwands
im Jahr des Übergangs zur Einkunftserzielung wie Son-
derausgaben abzuziehen. *Absatz 1 Satz 4 ist entspre-
chend anzuwenden.
(3) 1Die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2

kann der Steuerpflichtige nur bei einem Gebäude in
Anspruch nehmen. 2Ehegatten,bei denen die Vorausset-
zungen des 8 26 Abs. 1 vorliegen, können die Abzugsbe-
träge nach den Absätzen 1 und 2 bei insgesamt zwei
Gebäuden abziehen. 3Gebäuden im Sinne der Absätze 1
und 2 stehen Gebäude gleich, für die Abzugsbeträge nach
8 52 Abs. 21 Satz 6 in Verbindung mit 8 51 Abs. 1 Nr. 2
Buchstabe x oder Buchstabe y des Einkommensteuerge-
setzes 1987 in der Fassung der Bekanntmachung vom
27. Februar 1987 (BGBl. | S. 657) inAnspruch genommen
worden sind; Entsprechendes gilt fürAbzugsbeträge nach
852Abs.21Satz7.
(4) !Sind mehrere Steuerpflichtige Eigentümer eines

Gebäudes, so istAbsatz 3 mitder Maßgabe anzuwenden,
dass der Anteil des Steuerpflichtigen an einem solchen
Gebäude dem Gebäude gleichsteht. 2Erwirbt ein Mitei-
gentümer, der für seinen Anteil bereits Abzugsbeträge
nach Absatz 1 oder Absatz 2 abgezogen hat, einen Anteil
an demselben Gebäude hinzu, kanner für danach von ihm
durchgeführte Maßnahmen imSinne der Absätze 1 oder 2
auch die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 in
Anspruch nehmen, die auf den hinzuerworbenen Anteil
entfallen.3810eAbs. 5 Satz 2 und 3 sowie Abs. 7 ist sinn-
gemäß anzuwenden.
(5)Die Absätze 1 bis 4 sind auf Gebäudeteile, die selb-

ständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind, und auf
Eigentumswohnungen entsprechend anzuwenden.

810g
Steuerbegünstigung für

schutzwürdige Kulturgüter, die
weder zur Einkunftserzielung noch

zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden
(1) !Der Steuerpflichtige kann Aufwendungen für Her-

stellungs- und Erhaltungsmaßnahmen an eigenen
schutzwürdigen Kulturgüternim Inland, soweit sie Öffentli-
che oder private Zuwendungen oder etwaige aus diesen
Kulturgütern erzielte Einnahmen übersteigen, im Kalen-
derjahr des Abschlusses der Maßnahme und in den neun
folgenden Kalenderjahren jeweils bis zu 10 vom Hundert
wie Sonderausgaben abziehen. 2KulturgüterimSinne des
Satzes1 sind
1. Gebäude oder Gebäudeteile, die nach den jeweiligen

landesrechtlichenVorschriften ein Baudenkmal sind,
2. Gebäude oder Gebäudeteile, die für sich allein nicht

die Voraussetzungen für ein Baudenkmal erfüllen,aber
Teil einer nach den jeweiligen landesrechtlichen Vor-
schriften als Einheitgeschützten Gebäudegruppe oder
Gesamtanlage sind,

3. gärtnerische, bauliche und sonstige Anlagen, die keine
Gebäude oder Gebäudeteile und nach den jeweiligen
landesrechtlichen Vorschriften unter Schutz gestellt
sind,
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4. Mobiliar, Kunstgegenstände, Kunstsammlungen, wis-
senschaftliche Sammlungen, Bibliotheken oder Archi-
ve, die sich seit mindestens 20 Jahren im Besitz der
Familiedes Steuerpflichtigenbefinden oder indas Ver-
zeichnis national wertvollen Kulturgutes oder das Ver-
zeichnis national wertvoller Archive eingetragen sind
und deren Erhaltungwegen ihrerBedeutung für Kunst,
Geschichte oder Wissenschaft im öffentlichen Inter-
esse liegt,

wenn sie in einem den Verhältnissen entsprechenden
Umfang der wissenschaftlichen Forschung oder der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, es sei denn,
dem Zugang stehen zwingende Gründe des Denkmal-
oder Archivschutzes entgegen. 3DieMaßnahmen müssen
nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen der Denk-
mal- und Archivpflege erforderlich und inAbstimmung mit
der in Absatz 3 genannten Stelle durchgeführt worden
sein; bei Aufwendungen für Herstellungs- und Erhaltungs-
maßnahmen an Kulturgütern im Sinne des Satzes 2 Nr. 1
und 2 ist$ 7iAbs. 1 Satz 1 bis 4 sinngemäß anzuwenden.
(2)"Die Abzugsbeträge nach Absatz 1 Satz 1 kann der

Steuerpflichtige nur in Anspruch nehmen, soweit er die
schutzwürdigen Kulturgüter im jeweiligen Kalenderjahr
weder zur Erzielungvon Einkünften imSinne des $ 2 noch
Gebäude oder Gebäudeteile zu eigenen Wohnzwecken
nutzt und die Aufwendungen nicht nach $ 10e Abs. 6,
8 10hSatz 3 oder $ 10iabgezogen hat.2FürZeiträume,für
die der Steuerpflichtige von Aufwendungen Absetzungen
für Abnutzung, erhöhte Absetzungen, Sonderabschrei-
bungen oder Beträge nach $ 10eAbs. 1 bis 5, den 88 10f,
10h, 15b des Berlinförderungsgesetzes oder $ 7 des För-
dergebietsgesetzes abgezogen hat, kanner für diese Auf-
wendungen keineAbzugsbeträge nach Absatz 1 Satz 1 in
Anspruch nehmen; Entsprechendes gilt,wenn der Steuer-
pflichtige für Aufwendungen die Eigenheimzulage nach
dem Eigenheimzulagengesetz in Anspruch genommen
hat. 3Soweit die Kulturgüterwährend des Zeitraums nach
Absatz 1 Satz 1 zur Einkunftserzielunggenutztwerden, ist
der noch nicht berücksichtigteTeil der Aufwendungen, die
auf Erhaltungsarbeiten entfallen, im Jahr des Übergangs
zur Einkunftserzielungwie Sonderausgaben abzuziehen.
(3) !Der Steuerpflichtige kann den Abzug vornehmen,

wenn er durch eine Bescheinigung der nach Landesrecht
zuständigen oder von der Landesregierung bestimmten
Stelle die Voraussetzungen des Absatzes 1 für das Kultur-
gut und für die Erforderlichkeit der Aufwendungen nach-
weist. 2Hat eine der für Denkmal- oder Archivpflege
zuständigen Behörden ihmZuschüsse gewährt, so hatdie
Bescheinigung auch deren Höhe zu enthalten;werden ihm
solche Zuschüsse nach Ausstellung der Bescheinigung
gewährt, so istdiese entsprechend zu ändern.
(4) 1Die Absätze 1 bis 3 sind auf Gebäudeteile, die

selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind, sowie
auf Eigentumswohnungen und im Teileigentum stehende
Räume entsprechend anzuwenden. 28 10e Abs. 7 gilt
sinngemäß.

810h
Steuerbegünstigung der

unentgeltlich zuWohnzwecken
überlassenen Wohnung im eigenen Haus

1DerSteuerpflichtige kann von den Aufwendungen, die
ihm durch Baumaßnahmen zur Herstellung einer Woh-

nung entstanden sind, im Jahr der Fertigstellung und in
den drei folgenden Jahren jeweils bis zu 6 vom Hundert,
höchstens jeweils 10 124 Euro, und in den vier darauf fol-
genden Jahren jeweils bis zu 5 vom Hundert, höchstens
jeweils 8 437 Euro, wie Sonderausgaben abziehen. ?Vor-
aussetzung ist,dass
1. der Steuerpflichtige nach dem 30. September 1991

den Bauantraggestelltoder mitder Herstellungbegon-
nen hat,

2. die Baumaßnahmen an einem Gebäude im Inland
durchgeführt worden sind, in dem der Steuerpflichtige
imjeweiligen Jahr des Zeitraumsnach Satz 1eineeige-
neWohnung zu eigenenWohnzwecken nutzt,

3. die Wohnung keine Ferienwohnung oder Wochenend-
wohnung ist,

4. der Steuerpflichtigedie Wohnung insgesamt imjeweili-
gen Jahr des Zeitraums nach Satz 1 voll unentgeltlich
an einen Angehörigen im Sinne des $ 15 Abs. 1 Nr. 3
und 4 der Abgabenordnung auf Dauer zu Wohn-
zwecken überlassen hat und

5. der Steuerpflichtige die Aufwendungen nicht in die
Bemessungsgrundlage nach den $$ 10e, 10f Abs. 1,
88 10g, 52 Abs. 21 Satz 6 oder nach $ 7 des Förder-
gebietsgesetzes einbezogen hat.

38 10e Abs. 1 Satz 5 und 6, Abs. 3, 5a, 6 und 7 gilt sinn-
gemäß.

$10i
Vorkostenabzug bei einer nach dem

Eigenheimzulagengesetz begünstigten Wohnung
(1)!Der Steuerpflichtige kann nachstehende Vorkosten

wie Sonderausgaben abziehen:
1. eine Pauschale von 1 790 Euro im Jahr der Fertigstel-

lung oder Anschaffung, wenn er für die Wohnung im
Jahr der Herstellung oder Anschaffung oder in einem
der zwei folgenden Jahre eine Eigenheimzulage nach
dem Eigenheimzulagengesetz inAnspruch nimmt,und

2. Erhaltungsaufwendungenbis zu 11504 Euro, die
a) bis zum Beginn der erstmaligen Nutzung einer

Wohnung zu eigenen Wohnzwecken entstanden
sind oder

b) bis zum Ablauf des auf das Jahr der Anschaffung
folgenden Kalenderjahres entstanden sind, wenn
der Steuerpflichtige eine von ihm bisher als Mieter
genutzteWohnung anschafft.

2Die Erhaltungsaufwendungen nach Satz 1 Nr. 2 müssen
unmittelbar mit der Herstellung oder Anschaffung des
Gebäudes oder der Eigentumswohnung zusammenhän-
gen, dürfen nicht zu den Herstellungskosten oder
Anschaffungskosten der Wohnung oder zu den Anschaf-
fungskosten des Grund und Bodens gehören und müs-
sten im Fall der Vermietung und Verpachtung der Woh-
nung als Werbungskosten abgezogen werden können.
3WirdeineWohnung bis zum Beginn der erstmaligenNut-
zung zu eigenenWohnzwecken vermietetoder zu eigenen
beruflichen oder eigenen betrieblichen Zwecken genutzt
und sind die Erhaltungsaufwendungen Werbungskosten
oder Betriebsausgaben, können sie nicht wie Sonderaus-
gaben abgezogen werden. “Bei einem Anteil an der zu
eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung kann der
Steuerpflichtige den entsprechenden Teil der Abzugsbe-



träge nach Satz 1 wie Sonderausgaben abziehen. SDie
vorstehenden Sätze gelten entsprechend bei Ausbauten
und Erweiterungen an einer zu eigenen Wohnzwecken
genutztenWohnung.
(2) !Sind mehrere Steuerpflichtige Eigentümer einer zu

eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung, können die
Aufwendungen nach Absatz 1 gesondert und einheitlich
festgestellt werden. 2Die für die gesonderte Feststellung
von Einkünften nach 8 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a der
Abgabenordnung geltenden Vorschriften sind entspre-
chend anzuwenden.

6.VereinnahmungundVerausgabung

811
(1)"Einnahmensind innerhalbdes Kalenderjahresbezo-

gen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zugeflossen sind.
2Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen, die dem Steu-
erpflichtigen kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit nach
Beendigung des Kalenderjahres, zu dem sie wirtschaftlich
gehören, zugeflossen sind, geltenals indiesem Kalender-
jahr bezogen. 3Für Einnahmen aus nichtselbständiger
Arbeit gilt8 38aAbs. 1Satz2 und 3 und $ 40Abs. 3 Satz.2.
4Die Vorschriften über die Gewinnermittlung ($ 4 Abs. 1,
8 5) bleiben unberührt.
(2) !Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzusetzen, in

dem sie geleistet worden sind. 2Für regelmäßig wieder-
kehrende Ausgaben gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.
3Die Vorschriften über die Gewinnermittlung ($ 4 Abs. 1,
8 5) bleiben unberührt.

8 1la
Sonderbehandlung von Erhaltungsaufwand

bei Gebäuden in Sanierungsgebieten
und städtebaulichen Entwicklungsbereichen

(1) !Der Steuerpflichtige kann durch Zuschüsse aus
Sanierungs- oder Entwicklungsförderungsmitteln nicht
gedeckten Erhaltungsaufwand für Maßnahmen im Sinne
des 8 177 des Baugesetzbuchs an einem im Inland bele-
genen Gebäude in einem förmlich festgelegten Sanie-
rungsgebiet oder städtebaulichen Entwicklungsbereich
auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig verteilen. 2Satz 1 ist
entsprechend anzuwenden auf durch Zuschüsse aus
Sanierungs- oder Entwicklungsförderungsmitteln nicht
gedeckten Erhaltungsaufwand für Maßnahmen, die der
Erhaltung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwen-
dung eines Gebäudes im Sinne des Satzes 1 dienen, das
wegen seiner geschichtlichen, künstlerischen oder städ-
tebaulichen Bedeutung erhaltenbleiben soll, und zu deren
Durchführung sich der Eigentümer neben bestimmten
Modernisierungsmaßnahmen gegenüber der Gemeinde
verpflichtethat.
(2) 1Wird das Gebäude während des Verteilungszeit-

raums veräußert, ist der noch nicht berücksichtigte Teil
des Erhaltungsaufwands im Jahr der Veräußerung als
Betriebsausgaben oder Werbungskosten abzusetzen.
2DasGleiche gilt,wenn ein nicht zu einem Betriebsvermö-
gen gehörendes Gebäude inein Betriebsvermögeneinge-
bracht oder wenn ein Gebäude aus dem Betriebsvermö-
gen entnommen oder wenn ein Gebäude nicht mehr zur
Einkunftserzielunggenutztwird.
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(3)Steht das Gebäude imEigentummehrererPersonen,
ist der in Absatz 1 bezeichnete Erhaltungsaufwand von
allen Eigentümernauf den gleichen Zeitraumzu verteilen.
(4)8 7hAbs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

8 11b
Sonderbehandlung

von Erhaltungsaufwand bei Baudenkmalen
1DerSteuerpflichtige kanndurch Zuschüsse aus öffent-

lichen Kassen nicht gedeckten Erhaltungsaufwand für ein
im Inlandbelegenes Gebäude oder Gebäudeteil, das nach
den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften ein Bau-
denkmal ist, auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig verteilen,
soweit die Aufwendungen nach Art und Umfang zur Erhal-
tung des Gebäudes oder Gebäudeteils als Baudenkmal
oder zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich und die
Maßnahmen inAbstimmung mitder in$ 7iAbs. 2 bezeich-
netenStelle vorgenommenworden sind. 2DurchZuschüs-
se aus Öffentlichen Kassen nicht gedeckten Erhaltungs-
aufwand für ein im Inland belegenes Gebäude oder
Gebäudeteil, das für sich allein nicht die Voraussetzungen
für ein Baudenkmal erfüllt,aber Teil einer Gebäudegruppe
oder Gesamtanlage ist, die nach den jeweiligen landes-
rechtlichenVorschriften als Einheitgeschützt ist, kannder
Steuerpflichtigeauf zwei bis fünf Jahre gleichmäßigvertei-
len, soweit die Aufwendungen nach Art und Umfang zur
Erhaltungdes schützenswerten äußeren Erscheinungsbil-
des der Gebäudegruppe oder Gesamtanlage erforderlich
und die Maßnahmen inAbstimmung mit der in $ 7i Abs. 2
bezeichneten Stelle vorgenommen worden sind. 38 7h
Abs. 3 und8 7iAbs. 1Satz 2 undAbs. 2 sowie $ 11aAbs.2
und 3 sind entsprechend anzuwenden.

7. Nicht abzugsfähigeAusgaben

812
Soweitin&10Abs. 1Nr.1,2, 4,6, 7und9,8 10a,$ 10b

und den 88 33 bis 33c nichts anderes bestimmt ist, dürfen
weder bei den einzelnen Einkunftsarten noch vom
Gesamtbetrag der Einkünfteabgezogen werden
1. die für den Haushalt des Steuerpflichtigen und für den

Unterhalt seiner Familienangehörigen aufgewendeten
Beträge. 2Dazu gehören auch die Aufwendungen für
die Lebensführung, die die wirtschaftliche oder gesell-
schaftliche Stellung des Steuerpflichtigen mit sich
bringt, auch wenn sie zur Förderung des Berufs oder
der Tätigkeit des Steuerpflichtigenerfolgen;

2. freiwillige Zuwendungen, Zuwendungen auf Grund
einer freiwillig begründeten Rechtspflicht und Zuwen-
dungen an eine gegenüber dem Steuerpflichtigenoder
seinem Ehegatten gesetzlich unterhaltsberechtigte
Person oder deren Ehegatten, auch wenn diese
Zuwendungen auf einer besonderen Vereinbarung
beruhen;

3. die Steuern vom Einkommen und sonstige Personen-
steuern sowie die Umsatzsteuer für Umsätze, die Ent-
nahmen sind, und die Vorsteuerbeträge auf Aufwen-
dungen, für die das Abzugsverbot der Nummer 1 oder
des $ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 bis 5, 7 oder Abs. 7 gilt; das
gilt auch für die auf diese Steuern entfallendenNeben-
leistungen;
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4. in einem Strafverfahren festgesetzte Geldstrafen,
sonstige Rechtsfolgen vermögensrechtlicher Art, bei
denen der Strafcharakter überwiegt, und Leistungen
zur Erfüllungvon Auflagen oder Weisungen, soweit die
Auflagen oder Weisungen nicht lediglich der Wieder-
gutmachung des durch die Tat verursachtenSchadens
dienen.

8. Die einzelnen Einkunftsarten

a) Land- und Forstwirtschaft
($S2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1)

813
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

(1)Einkünfteaus Land- und Forstwirtschaft sind
1. Einkünfte aus dem Betrieb von Landwirtschaft, Forst-

wirtschaft, Weinbau, Gartenbau und aus allen Betrie-
ben, die Pflanzen und Pflanzenteilemit Hilfe der Natur-
kräfte gewinnen. ?Zu diesen Einkünften gehören auch
die Einkünfte aus der Tierzucht und Tierhaltung, wenn
imWirtschaftsjahr
für die ersten20 Hektar

nichtmehrals 10Vieheinheiten,
für die nächsten 10 Hektar

nichtmehrals 7Vieheinheiten,
für die nächsten 20 Hektar

nichtmehrals 6 Vieheinheiten,
für die nächsten 50 Hektar

nichtmehrals 3 Vieheinheiten,
und für die weitere Fläche

nichtmehrals 1,5Vieheinheiten
je Hektar der vom Inhaber des Betriebs regelmäßig
landwirtschaftliich genutzten Flächen erzeugt oder
gehalten werden. 3Die Tierbestände sind nach dem
Futterbedarf in Vieheinheiten umzurechnen. *8 51
Abs. 2 bis 5 des Bewertungsgesetzes ist anzuwenden.
5Die Einkünfte aus Tierzucht und Tierhaltung einer
Gesellschaft, bei der die Gesellschafter als Unterneh-
mer (Mitunternehmer)anzusehen sind, gehören zu den
Einkünften imSinne des Satzes 1,wenn die Vorausset-
zungen des $ 51a des Bewertungsgesetzes erfülltsind
und andere Einkünfte der Gesellschafter aus dieser
Gesellschaft zu den Einkünften aus Land- und Forst-
wirtschaft gehören;

2. Einkünfte aus sonstiger land- und forstwirtschaftlicher
Nutzung (862 des Bewertungsgesetzes);

3. Einkünfte aus Jagd, wenn diese mit dem Betrieb einer
Landwirtschaft oder einer Forstwirtschaft im Zusam-
menhang steht;

4. Einkünfte von Hauberg-, Wald-, Forst- und Laubge-
nossenschaften und ähnlichen Realgemeinden im
Sinne des 8 3 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes.
(2)Zu den Einkünften imSinne des Absatzes 1 gehören

auch
1. Einkünfte aus einem land- und forstwirtschaftlichen

Nebenbetrieb. 2Als Nebenbetrieb gilt ein Betrieb, der
dem land- und forstwirtschaftlichen Hauptbetrieb zu
dienen bestimmt ist;

2. der Nutzungswert der Wohnung des Steuerpflichtigen,
wenn die Wohnung die bei Betrieben gleicher Art übli-
che Größe nicht überschreitet und das Gebäude oder
der Gebäudeteil nach den jeweiligen landesrechtlichen
Vorschriften ein Baudenkmal ist;

3. die Produktionsaufgaberente nach dem Gesetz zur
Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen
Erwerbstätigkeit.
(3)"Die Einkünfteaus Land- und Forstwirtschaftwerden

bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte nur
berücksichtigt, soweit sie den Betrag von 670 Euro über-
steigen. 2Satz 1 ist nuranzuwenden, wenn die Summe der
Einkünfte 30 700 Euro nicht übersteigt. *Im Fall der Zu-
sammenveranlagung von Ehegatten verdoppeln sich die
Beträgeder Sätze 1 und2.
(4)"Absatz 2 Nr. 2 findet nurAnwendung, sofern imVer-

anlagungszeitraum 1986 bei einem Steuerpflichtigen für
die von ihm zu eigenen Wohnzwecken oder zu Wohn-
zwecken des Altenteilers genutzte Wohnung die Voraus-
setzungen für die Anwendung des 8 13 Abs. 2 Nr. 2 des
Einkommensteuergesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 16. April 1997 (BGBl. | S. 821) vorlagen.
2Der Steuerpflichtige kann für einen Veranlagungszeit-
raum nach dem Veranlagungszeitraum 1998 unwiderruf-
lich beantragen, dass Absatz 2 Nr. 2 ab diesem Veranla-
gungszeitraumnicht mehr angewendetwird. 38 52
Abs. 21 Satz 4 und 6 des Einkommensteuergesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1997
(BGBI. | S. 821) ist entsprechend anzuwenden. “lm Fall
des Satzes 2 gelten die Wohnung des Steuerpflichtigen
und die Altenteilerwohnung sowie der dazugehörende
Grund und Boden zu dem Zeitpunkt als entnommen, bis
zu dem Absatz 2 Nr. 2 letztmals angewendet wird. >Der
Entnahmegewinnbleibt außerAnsatz. $Werden
1. die Wohnung und der dazugehörende Grund und

Boden entnommen oder veräußert, bevor sie nach
Satz 4 als entnommengelten,oder

2. eine vor dem 1. Januar 1987 einem Drittenentgeltlich
zur Nutzung überlassene Wohnung und der dazu-
gehörende Grund und Boden für eigeneWohnzwecke
oder fürWohnzwecke eines Altenteilersentnommen,

bleibt der Entnahme- oder Veräußerungsgewinn ebenfalls
außerAnsatz; Nummer2 ist nuranzuwenden, soweit nicht
Wohnungen vorhanden sind, die Wohnzwecken des
Eigentümers des Betriebs oder Wohnzwecken eines
Altenteilers dienen und die unter Satz 4 oder unter Num-
mer1 fallen.

(5)Wird Grund und Boden dadurch entnommen, dass
auf diesem Grund und Boden die Wohnung des Steuer-
pflichtigen oder eine Altenteilerwohnung errichtet wird,
bleibt der Entnahmegewinn außer Ansatz; der Steuer-
pflichtige kann die Regelung nur für eine zu eigenen
Wohnzwecken genutzteWohnung und für eineAltenteiler-
wohnung inAnspruch nehmen.
(6) !Werden einzelne Wirtschaftsgüter eines land- und

forstwirtschaftlichen Betriebs auf einender gemeinschaft-
lichen Tierhaltung dienenden Betrieb im Sinne des $ 34
Abs. 6a des Bewertungsgesetzes einer Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaft oder eines Vereins gegen
Gewährung von Mitgliedsrechten übertragen, so ist die
auf den dabei entstehenden Gewinn entfallende Einkom-
mensteueraufAntrag injährlichenTeilbeträgenzu entrich-
ten. ?2Dereinzelne Teilbetrag muss mindestens ein Fünftel
dieser Steuer betragen.



(7)8 15Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 2 Satz 2 und 3 und
&15asind entsprechend anzuwenden.

$13a
Ermittlung des Gewinns aus Land-

und Forstwirtschaft nach Durchschnittssätzen
(1) !Der Gewinn ist für einen Betrieb der Land- und

Forstwirtschaft nach den Absätzen 3 bis 6 zu ermitteln,
wenn
1. der Steuerpflichtige nicht auf Grund gesetzlicher Vor-

schriften verpflichtet ist, Bücher zu führen und regel-
mäßigAbschlüsse zu machen, und

2. die selbst bewirtschaftete Fläche der landwirtschaft-
lichen Nutzung (8 34 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a des
Bewertungsgesetzes) ohne Sonderkulturen ($ 52 des
Bewertungsgesetzes)nicht20 Hektarüberschreitetund

3. die Tierbestände insgesamt 50 Vieheinheiten(Anlage 1
zum Bewertungsgesetz) nicht übersteigenund

4. der Wert der selbst bewirtschaftetenSondernutzungen
nach Absatz 5 nicht mehr als 2 000 Deutsche Mark je
Sondernutzung beträgt.

2Der Gewinn ist letztmalig für das Wirtschaftsjahr nach
Durchschnittssätzen zu ermitteln,das nach Bekanntgabe
der Mitteilungendet, durch die die Finanzbehörde auf den
Beginn der Buchführungspflicht ($ 141 Abs. 2 der Ab-
gabenordnung) oder den Wegfall einer anderen Voraus-
setzung des Satzes 1 hingewiesen hat.
(2) !Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist für einen

Betrieb im Sinne des Absatzes 1 der Gewinn für vier auf-
einander folgende Wirtschaftsjahre nicht nach den Absät-
zen 3 bis 6 zu ermitteln. ?Wird der Gewinn eines dieser
Wirtschaftsjahre durch den Steuerpflichtigen nicht durch
Betriebsvermögensvergleich oder durch Vergleich der
Betriebseinnahmen mit den Betriebsausgaben ermittelt,
ist der Gewinn für den gesamten Zeitraum von vier Wirt-
schaftsjahren nach den Absätzen 3 bis 6 zu ermitteln.3Der
Antrag ist bis zur Abgabe der Steuererklärung, jedoch
spätestens zwölf Monate nach Ablauf des ersten Wirt-
schaftsjahres, auf das er sich bezieht,schriftlich zu stellen.
4Er kann innerhalbdieser Frist zurückgenommen werden.
(3)!Durchschnittssatzgewinn istdie Summe aus

1. dem Grundbetrag (Absatz 4),
2. den Zuschlägen für Sondernutzungen (Absatz 5),
3. den nach Absatz 6 gesondert zu ermittelndenGewin-

nen,
4. den vereinnahmtenMiet- und Pachtzinsen,
5. den vereinnahmtenKapitalerträgen,die sich aus Kapi-

talanlagen von Veräußerungserlösen im Sinne des
Absatzes 6 Satz 1 Nr. 2 ergeben.

2Abzusetzen sind verausgabte Pachtzinsen und diejeni-
gen Schuldzinsen und dauernden Lasten, die Betriebs-
ausgaben sind. 3Die abzusetzenden Beträge dürfen ins-
gesamt nicht zu einemVerlust führen.
(4) !Die Höhe des Grundbetrags richtet sich bei der

landwirtschaftlichen Nutzung ohne Sonderkulturen nach
dem Hektarwert($40Abs. 1Satz 3 des Bewertungsgeset-
zes) der selbst bewirtschafteten Fläche. ?Je Hektar der
landwirtschaftlichenNutzung sind anzusetzen
1. bei einem Hektarwert

bis 300 Deutsche Mark 205 Euro,
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2. bei einem Hektarwert
über 300 Deutsche Mark
bis 500 Deutsche Mark

3. bei einem Hektarwert
über 500 Deutsche Mark
bis 1000 Deutsche Mark

4. bei einem Hektarwert
über 1000 Deutsche Mark
bis 1500 Deutsche Mark

5. bei einem Hektarwert
über 1500 Deutsche Mark
bis 2000 Deutsche Mark

6. bei einem Hektarwert
über 2000 Deutsche Mark 512 Euro.
(5)1AlsSondernutzungen gelten die in8 34 Abs. 2 Nr. 1

Buchstabe b bis e des Bewertungsgesetzes genannten
Nutzungen, die in$ 34 Abs. 2 Nr. 2 des Bewertungsgeset-
zes genanntenWirtschaftsgüter, die Nebenbetriebe ($ 34
Abs. 2 Nr. 3 des Bewertungsgesetzes) und die Sonder-
kulturen ($ 52 des Bewertungsgesetzes). ?2DieWerte der
Sondernutzungen sind aus den jeweils zuletzt festgestell-
ten Einheitswertenoder den nach 8 125 des Bewertungs-
gesetzes ermittelten Ersatzwirtschaftswerten abzuleiten.
3BeiSondernutzungen, derenWerte jeweils 500 Deutsche
Mark übersteigen, istfür jede Sondernutzung einZuschlag
von 512 Euro zu machen. 4Satz 3 ist bei der forstwirt-
schaftlichen Nutzung nicht anzuwenden.

307 Euro,

358 Euro,

410 Euro,

461 Euro,

(6)!In den Durchschnittssatzgewinn sind über die nach
den Absätzen 4 und 5 zu ermittelnden Beträge hinaus
auch Gewinne, soweit sie insgesamt 1 534 Euro überstei-
gen, einzubeziehenaus
1. der forstwirtschaftlichen Nutzung,
2. der Veräußerung oder Entnahme von Grund und

Boden und Gebäuden sowie der im Zusammenhang
mit einer Betriebsumstellung stehenden Veräußerung
oder Entnahme von Wirtschaftsgütern des übrigen
Anlagevermögens,

3. Dienstleistungen und vergleichbaren Tätigkeiten, so-
fern diese dem Bereich der Land- und Forstwirtschaft
zugerechnet und nicht für andere Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft erbracht werden,

4. der Auflösung von Rücklagen nach $ 6c und von Rück-
lagenfür Ersatzbeschaffung.

2Bei der Ermittlung der Gewinne nach den Nummern 1
und 2 ist $ 4 Abs. 3 entsprechend anzuwenden. 3Der
Gewinn aus den in Nummer 3 genannten Tätigkeiten
beträgt35 vom Hundert der Einnahmen.

814
Veräußerung des Betriebs

1Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
gehören auch Gewinne, die bei der Veräußerung eines
land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs oder Teilbetriebs
oder eines Anteils an einem land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebsvermögenerzieltwerden. ?8 16 gilt entspre-
chend mit der Maßgabe, dass der Freibetrag nach $ 16
Abs. 4 nicht zu gewähren ist, wenn der Freibetrag nach
&14aAbs. 1gewährt wird.
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814a
Vergünstigungen bei der Veräußerung

bestimmter land- und forstwirtschaftlicher Betriebe
(1) 'Veräußert ein Steuerpflichtiger nach dem 30. Juni

1970 und vor dem 1. Januar 2001 seinen land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieb imGanzen, so wird aufAntrag der
Veräußerungsgewinn ($ 16 Abs. 2) nur insoweit zur Ein-
kommensteuer herangezogen, als er den Betrag von
150.000Deutsche Mark übersteigt,wenn
1. der für den Zeitpunkt der Veräußerung maßgebende

Wirtschaftswert ($ 46 des Bewertungsgesetzes) des
Betriebs 40 000 Deutsche Mark nicht übersteigt,

2. die Einkünfte des Steuerpflichtigen im Sinne des $ 2
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 7 inden dem Veranlagungszeit-
raum der Veräußerung vorangegangenen beiden Ver-
anlagungszeiträumen jeweils den Betrag von 35 000
Deutsche Mark nicht überstiegen haben. ?Bei Ehegat-
ten, die nicht dauernd getrennt leben,giltSatz 1mitder
Maßgabe, dass die Einkünftebeider Ehegattenzusam-
men jeweils 70 000 Deutsche Mark nicht überstiegen
haben.

2Ist im Zeitpunkt der Veräußerung ein nach Nummer 1
maßgebender Wirtschaftswert nicht festgestellt oder sind
bis zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für eine
Wertfortschreibungerfüllt,so istderWert maßgebend, der
sich für den Zeitpunkt der Veräußerung als Wirtschafts-
wert ergeben würde.
(2)"DerAnwendung des Absatzes 1 und des $ 34 Abs. 1

steht nicht entgegen, wenn die zum land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögen gehörenden Gebäude mit dem
dazugehörigen Grund und Boden nicht mitveräußertwer-
den. 2In diesem Fall gelten die Gebäude mit dem dazu-
gehörigen Grund und Boden als entnommen.3DerFreibe-
trag kommt auch dann in Betracht, wenn zum Betrieb ein
forstwirtschaftlicher Teilbetrieb gehört und dieser nicht
mitveräußert, sondern als eigenständiger Betrieb vom
Steuerpflichtigen fortgeführt wird. “In diesem Falle
ermäßigtsich der Freibetragauf den Teil, der dem Verhält-
nis des tatsächlich entstandenen Veräußerungsgewinns
zu dem bei einerVeräußerungdes ganzen land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebs erzielbaren Veräußerungsge-
winn entspricht.
(3)!Als Veräußerunggilt auch dieAufgabe des Betriebs,

wenn
1. die Voraussetzungen des Absatzes 1erfülltsind und
2. der Steuerpflichtige seinen land- und forstwirtschaftli-

chen Betrieb zum Zweck der Strukturverbesserung
abgegeben hat und dies durch eine Bescheinigung der
nach Landesrecht zuständigen Stelle nachweist.

2816Abs. 3 Satz 4 und 5 gilt entsprechend.
(4)!Veräußert oder entnimmtein Steuerpflichtiger nach

dem 31. Dezember 1979und vor dem 1. Januar 2006Teile
des zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb
gehörenden Grund und Bodens, so wird der bei der Ver-
äußerung oder der Entnahme entstehende Gewinn auf
Antrag nur insoweit zur Einkommensteuer herangezogen,
als er den Betrag von 61 800 Euro übersteigt. 2Satz 1 ist
nur anzuwenden, wenn
1. der Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungs-

kosten oder der Grund und Boden innerhalbvon zwölf
Monaten nach der Veräußerung oder Entnahme in

sachlichem Zusammenhang mit der Hoferbfolge oder
Hofübernahme zur Abfindung weichender Erben ver-
wendet wird und

2. das Einkommen des Steuerpflichtigen ohne Berück-
sichtigung des Gewinns aus der Veräußerung oder
Entnahme und des Freibetrags in dem dem Veranla-
gungszeitraum der Veräußerung oder Entnahme vor-
angegangenen Veranlagungszeitraumden Betrag von
18 000 Euro nicht überstiegen hat; bei Ehegatten, die
nach den $$ 26, 26b zusammen veranlagt werden,
erhöht sich der Betrag von 18 000 Euro auf 36 000
Euro.

3Übersteigtdas Einkommen den Betrag von 18 000 Euro,
so vermindertsich der Betragvon 61 800 Euro nach Satz 1
je angefangene 250 Euro des übersteigenden Einkom-
mens um 10 300 Euro; bei Ehegatten,die nach den 88 26,
26b zusammen veranlagt werden und deren Einkommen
den Betrag von 36 000 Euro übersteigt, vermindert sich
der Betrag von 61 800 Euro nach Satz 1 je angefangene
500 Euro des übersteigenden Einkommens um 10 300
Euro. *#Werdenmehrereweichende Erben abgefunden, so
kann der Freibetragmehrmals, jedoch insgesamt nur ein-
mal je weichender Erbe geltend gemacht werden, auch
wenn die Abfindung in mehreren Schritten oder durch
mehrere Inhaber des Betriebs vorgenommen wird. >Wei-
chender Erbe ist, wer gesetzlicher Erbe eines Inhabers
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs ist oder bei
gesetzlicher Erbfolge wäre, aber nicht zur Übernahme des
Betriebs berufen ist; eine Stellung als Mitunternehmerdes
Betriebs bis zur Auseinandersetzung steht einer Behand-
lung als weichender Erbe nicht entgegen, wenn sich die
Erben innerhalbvon zwei Jahren nach dem Erbfall ausein-
andersetzen. Elst ein zur Übernahme des Betriebs berufe-
ner Miterbe noch minderjährig,beginnt die Frist von zwei
Jahren mit Eintrittder Volljährigkeit.
(5) 'Veräußert ein Steuerpflichtiger nach dem 31. De-

zember 1985 und vor dem 1. Januar 2001 Teile des zu
einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb gehörenden
Grund und Bodens, so wird der bei der Veräußerung ent-
stehende Gewinn aufAntrag nur insoweit zur Einkommen-
steuer herangezogen, als er den Betrag von 90 000 Deut-
sche Mark übersteigt,wenn

1. der Steuerpflichtige den Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten zur Tilgung von Schul-
den verwendet, die zu dem land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebgehören und vor dem 1. Juli 1985bestan-
den haben, und

2. die Voraussetzungen des Absatzes 4 Satz2 Nr. 2 erfüllt
sind.

2Übersteigtdas Einkommen den Betrag von 35 000 Deut-
sche Mark, so vermindert sich der Betrag von 90 000
Deutsche Mark nach Satz 1 für jede angefangenen 500
Deutsche Mark des übersteigenden Einkommens um
15000 Deutsche Mark; bei Ehegatten,die nach den 88 26,
26b zusammen veranlagtwerden und bei denen das Ein-
kommen den Betrag von 70 000 Deutsche Mark über-
steigt, vermindert sich der Betrag von 90 000 Deutsche
Mark nach Satz 1 für jede angefangenen 1 000 Deutsche
Mark des übersteigenden Einkommens um 15 000 Deut-
sche Mark. 3Der Freibetrag von höchstens 90 000 Deut-
sche Mark wird für alle Veräußerungen im Sinne des Sat-
zes 1 insgesamt nureinmalgewährt.



(6) Verwendet der Steuerpflichtige den Veräußerungs-
preis oder entnimmter den Grund und Boden nurzumTeil
zu den in den Absätzen 4 und 5 angegebenen Zwecken,
so ist nur der entsprechende Teil des Gewinns aus der
Veräußerungoder Entnahmesteuerfrei.
(7)Auf die Freibeträge nach Absatz 4 in dieser Fassung

sind die Freibeträge, die nach Absatz 4 in den vor dem
1. Januar 1986 geltenden Fassungen gewährt worden
sind, anzurechnen.

b) Gewerbebetrieb
($S2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2)

815
Einkünfte aus Gewerbebetrieb

(1)!Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind
1. Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen. 2Dazu ge-

hören auch Einkünfte aus gewerblicher Bodenbewirt-
schaftung, z. B. aus Bergbauunternehmen und aus
Betrieben zur Gewinnung von Torf, Steinen und Erden,
soweit sie nicht land- oder forstwirtschaftliche Neben-
betriebesind;

2. die Gewinnanteile der Gesellschafter einer Offenen
Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft
und einer anderen Gesellschaft, bei der der Gesell-
schafter als Unternehmer (Mitunternehmer) des
Betriebs anzusehen ist, und die Vergütungen, die der
Gesellschafter von der Gesellschaft für seine Tätigkeit
im Dienst der Gesellschaft oder für die Hingabe von
Darlehen oder für die Überlassung von Wirtschafts-
gütern bezogen hat. ?Der mittelbar über eine oder
mehrere Personengesellschaften beteiligte Gesell-
schafter steht dem unmittelbarbeteiligtenGesellschaf-
ter gleich; er ist als Mitunternehmer des Betriebs der
Gesellschaft anzusehen, an der er mittelbar beteiligt
ist, wenn er und die Personengesellschaften, die seine
Beteiligung vermitteln,jeweils als Mitunternehmerder
Betriebe der Personengesellschaften anzusehen sind,
an denen sie unmittelbarbeteiligtsind;

3. die Gewinnanteile der persönlich haftenden Gesell-
schafter einer Kommanditgesellschaft auf Aktien,
soweit sie nicht auf Anteile am Grundkapital entfallen,
und die Vergütungen, die der persönlich haftende
Gesellschafter von der Gesellschaft für seine Tätigkeit
im Dienst der Gesellschaft oder für die Hingabe von
Darlehen oder für die Überlassung von Wirtschafts-
gütern bezogen hat.

2Satz 1 Nr. 2 und 3 gilt auch für Vergütungen, die als
nachträgliche Einkünfte ($ 24 Nr. 2) bezogen werden.
38 13Abs. 5 gilt entsprechend, sofern das Grundstück im
Veranlagungszeitraum 1986 zu einem gewerblichen
Betriebsvermögengehört hat.
(2) !Eine selbständige nachhaltige Betätigung, die mit

der Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommenwird und
sich als Beteiligung am allgemeinenwirtschaftlichen Ver-
kehr darstellt, ist Gewerbebetrieb, wenn die Betätigung
weder als Ausübung von Land- und Forstwirtschaft noch
als Ausübung eines freien Berufs noch als eine andere
selbständige Arbeit anzusehen ist. ?Eine durch die Betäti-
gung verursachte Minderung der Steuern vom Einkom-
men ist keinGewinn imSinne des Satzes 1.3EinGewerbe-
betrieb liegt, wenn seine Voraussetzungen im Übrigen
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gegeben sind, auch dann vor, wenn die Gewinn-
erzielungsabsicht nurein Nebenzweck ist.
(3)Als Gewerbebetrieb gilt invollem Umfang die mit Ein-

künfteerzielungsabsichtunternommeneTätigkeit
1. einer Offenen Handelsgesellschaft, einer Kommandit-

gesellschaft oder einer anderen Personengesellschaft,
wenn die Gesellschaft auch eineTätigkeit imSinne des
Absatzes1 Satz1 Nr. 1 ausübt,

2. einer Personengesellschaft, die keine Tätigkeit im
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 ausübt und bei der
ausschließlich eine oder mehrere Kapitalgesellschaf-
ten persönlich haftende Gesellschafter sind und nur
diese oder Personen, die nicht Gesellschafter sind, zur
Geschäftsführung befugt sind (gewerblich geprägte
Personengesellschaft). ?Ist eine gewerblich geprägte
Personengesellschaft als persönlich haftender Gesell-
schafter an einer anderen Personengesellschaft betei-
ligt, so steht für die Beurteilung,ob die Tätigkeit dieser
Personengesellschaft als Gewerbebetrieb gilt, die
gewerblich geprägte Personengesellschaft einer Kapi-
talgesellschaft gleich.
(4)!Verluste aus gewerblicher Tierzucht oder gewerbli-

cher Tierhaltungdürfenweder mitanderen Einkünftenaus
Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus anderen Ein-
kunftsarten ausgeglichen werden; sie dürfen auch nicht
nach $ 10d abgezogen werden. ?Die Verluste mindern
jedoch nach Maßgabe des $ 10d die Gewinne, die der
Steuerpflichtige indem unmittelbarvorangegangenenund
inden folgenden Wirtschaftsjahrenaus gewerblicher Tier-
zucht oder gewerblicher Tierhaltung erzielt hat oder
erzielt. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Ver-
luste aus Termingeschäften, durch die der Steuerpflichti-
ge einen Differenzausgleich oder einen durch den Wert
einer veränderlichen Bezugsgröße bestimmten Geldbe-
trag oder Vorteil erlangt. *Satz 3 gilt nicht für die Geschäf-
te, die zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb bei Kredit-
instituten, Finanzdienstleistungsinstituten und Finanz-
unternehmen im Sinne des Gesetzes über das Kreditwe-
sen gehören oder die der Absicherung von Geschäften
des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs dienen. Satz 4 gilt
nicht, wenn es sich um Geschäfte handelt, die der Ab-
sicherung von Aktiengeschäften dienen, bei denen der
Veräußerungsgewinn nach $ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe a
und b inVerbindung mit$ 3c Abs.2 teilweise steuerfrei ist,
oder die nach $ 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergeset-
zes bei der Ermittlungdes Einkommens außerAnsatz blei-
ben.

8 15a
Verluste bei beschränkter Haftung

(1) !Der einem Kommanditisten zuzurechnende Anteil
am Verlust der Kommanditgesellschaft darf weder mit
anderen Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Ein-
künftenaus anderen Einkunftsartenausgeglichen werden,
soweit ein negatives Kapitalkonto des Kommanditisten
entstehtoder sich erhöht; er darf insoweit auch nicht nach
& 10d abgezogen werden. ?Haftet der Kommanditist am
Bilanzstichtag den Gläubigern der Gesellschaft auf Grund
des $ 171 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, so können
abweichend von Satz 1 Verluste des Kommanditisten bis
zur Höhe des Betrags, um den die im Handelsregister ein-
getragene Einlage des Kommanditisten seine geleistete
Einlage übersteigt, auch ausgeglichen oder abgezogen
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werden, soweit durch den Verlust ein negatives Kapital-
konto entsteht oder sich erhöht. 3Satz 2 ist nur anzuwen-
den, wenn derjenige, dem der Anteil zuzurechnen ist, im
Handelsregister eingetragen ist, das Bestehen der Haf-
tung nachgewiesen wird und eine Vermögensminderung
auf Grund der Haftung nicht durch Vertrag ausgeschlos-
sen oder nach Art und Weise des Geschäftsbetriebs
unwahrscheinlich ist.
(2)Soweit der Verlust nach Absatz 1 nicht ausgeglichen

oder abgezogen werden darf, minderter die Gewinne, die
dem Kommanditisten in späteren Wirtschaftsjahren aus
seiner Beteiligung an der Kommanditgesellschaft zuzu-
rechnen sind.
(3)1Soweit ein negatives Kapitalkonto des Kommandi-

tisten durch Entnahmen entsteht oder sich erhöht (Einla-
geminderung)und soweit nicht auf Grund der Entnahmen
eine nach Absatz 1 Satz 2 zu berücksichtigende Haftung
besteht oder entsteht, ist dem Kommanditistender Betrag
der Einlageminderungals Gewinn zuzurechnen. 2Dernach
Satz 1 zuzurechnende Betrag darf den Betrag der Anteile
am Verlust der Kommanditgesellschaft nicht übersteigen,
der im Wirtschaftsjahr der Einlageminderung und in den
zehn vorangegangenen Wirtschaftsjahren ausgleichs-
oder abzugsfähig gewesen ist. Wird der Haftungsbetrag
im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 gemindert (Haftungsmin-
derung) und sind im Wirtschaftsjahr der Haftungsminde-
rung und den zehn vorangegangenen Wirtschaftsjahren
Verluste nach Absatz 1 Satz 2 ausgleichs- oder abzugs-
fähig gewesen, so istdem Kommanditisten der Betrag der
Haftungsminderung, vermindert um auf Grund der Haf-
tung tatsächlich geleistete Beträge, als Gewinn zuzurech-
nen; Satz 2 gilt sinngemäß. *Die nach den Sätzen 1 bis 3
zuzurechnenden Beträge mindern die Gewinne, die dem
Kommanditisten imWirtschaftsjahr der Zurechnung oder
in späteren Wirtschaftsjahren aus seiner Beteiligung an
der Kommanditgesellschaft zuzurechnen sind.
(4) !Der nach Absatz 1 nicht ausgleichs- oder abzugs-

fähige Verlust eines Kommanditisten, vermindert um die
nach Absatz 2 abzuziehenden und vermehrtum die nach
Absatz 3 hinzuzurechnenden Beträge (verrechenbarer
Verlust), ist jährlich gesondert festzustellen. 2Dabei ist von
dem verrechenbaren Verlust des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahres auszugehen. 3Zuständig für den Erlass des
Feststellungsbescheids ist das für die gesonderte Fest-
stellung des Gewinns und Verlustes der Gesellschaft
zuständige Finanzamt. “Der Feststellungsbescheid kann
nur insoweit angegriffen werden, als der verrechenbare
Verlust gegenüber dem verrechenbaren Verlust des vor-
angegangenen Wirtschaftsjahres sich verändert hat. Die
gesonderten Feststellungen nach Satz 1 können mit der
gesonderten und einheitlichen Feststellung der einkom-
mensteuerpflichtigen und körperschaftsteuerpflichtigen
Einkünfte verbunden werden. $In diesen Fällen sind die
gesonderten Feststellungen des verrechenbaren Ver-
lustes einheitlichdurchzuführen.
(5)Absatz 1 Satz 1, Absatz 2, Absatz 3 Satz 1,2 und 4

sowie Absatz 4 gelten sinngemäß für andere Unterneh-
mer, soweit deren Haftung der eines Kommanditisten ver-
gleichbar ist, insbesondere für
1. stille Gesellschafter einer stillen Gesellschaft im Sinne

des 8 230 des Handelsgesetzbuchs, bei der der stille
Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer)an-
zusehen ist,

2. Gesellschafter einer Gesellschaft imSinne des Bürger-
lichen Gesetzbuchs, bei der der Gesellschafter als
Unternehmer (Mitunternehmer)anzusehen ist, soweit
die Inanspruchnahme des Gesellschafters für Schul-
den in Zusammenhang mit dem Betrieb durch Vertrag
ausgeschlossen oder nach Art und Weise des
Geschäftsbetriebs unwahrscheinlich ist,

3. Gesellschafter einer ausländischen Personengesell-
schaft, bei der der Gesellschafter als Unternehmer
(Mitunternehmer) anzusehen ist, soweit die Haftung
des Gesellschafters für Schulden in Zusammenhang
mit dem Betrieb der eines Kommanditisten oder eines
stillen Gesellschafters entspricht oder soweit die Inan-
spruchnahme des Gesellschafters für Schulden in
Zusammenhang mitdem Betrieb durch Vertragausge-
schlossen oder nach Art und Weise des Geschäftsbe-
triebs unwahrscheinlich ist,

4. Unternehmer, soweit Verbindlichkeiten nur in Abhän-
gigkeit von Erlösen oder Gewinnen aus der Nutzung,
Veräußerung oder sonstigen Verwertung von Wirt-
schaftsgütern zu tilgen sind,

5. Mitreeder einer Reederei imSinne des $ 489 des Han-
delsgesetzbuchs, bei der der Mitreeder als Unterneh-
mer (Mitunternehmer)anzusehen ist,wenn die persön-
liche Haftung des Mitreeders für die Verbindlichkeiten
der Reederei ganz oder teilweise ausgeschlossen oder
soweit die Inanspruchnahme des Mitreeders für Ver-
bindlichkeiten der Reederei nach Art und Weise des
Geschäftsbetriebs unwahrscheinlich ist.

816
Veräußerung des Betriebs

(1) 1Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehören
auch Gewinne, die erzieltwerden bei der Veräußerung
1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines Teilbetriebs.

2Als Teilbetrieb gilt auch die das gesamte Nennkapital
umfassende Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft;
im Fall der Auflösung der Kapitalgesellschaft ist $ 17
Abs. 4 Satz 3 sinngemäß anzuwenden;

2. des gesamten Anteils eines Gesellschafters, der als
Unternehmer (Mitunternehmer)des Betriebs anzuse-
hen ist (815Abs. 1 Satz 1 Nr. 2);

3. des gesamten Anteils eines persönlich haftenden
Gesellschafters einer Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien (815Abs.1 Satz1 Nr. 3).

2Gewinne, die bei der Veräußerung eines Teils eines
Anteils im Sinne von Satz 1 Nr. 2 oder 3 erzielt werden,
sind laufendeGewinne.
(2) !'Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1 ist

der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug
der Veräußerungskosten den Wert des Betriebsvermö-
gens (Absatz 1 Satz 1 Nr. 1)oder den Wert des Anteils am
Betriebsvermögen (Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 3) über-
steigt. 2DerWert des Betriebsvermögens oder des Anteils
ist für den Zeitpunktder Veräußerungnach $ 4 Abs. 1 oder
nach 8 5 zu ermitteln.3Soweit auf der Seite des Veräuße-
rers und auf der Seite des Erwerbers dieselben Personen
Unternehmer oder Mitunternehmer sind, gilt der Gewinn
insoweit jedoch als laufenderGewinn.
(3)Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des Gewer-

bebetriebs sowie eines Anteils im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 Nr. 2 oder 3. 2Werden imZuge der Realteilungeiner



MitunternehmerschaftTeilbetriebe, Mitunternehmerantei-
leoder einzelneWirtschaftsgüter indas jeweilige Betriebs-
vermögen der einzelnen Mitunternehmer übertragen, so
sind bei der Ermittlungdes Gewinns der Mitunternehmer-
schaft die Wirtschaftsgüter mit den Werten anzusetzen,
die sich nach den Vorschriften über die Gewinnermittlung
ergeben, sofern die Besteuerung der stillen Reserven
sichergestellt ist; der übernehmende Mitunternehmer ist
an diese Werte gebunden. 3Dagegen ist für den jeweiligen
Übertragungsvorgang rückwirkend der gemeine Wert
anzusetzen, soweit bei einer Realteilung, bei der einzelne
Wirtschaftsgüter übertragen worden sind, zum Buchwert
übertragener Grund und Boden, übertragene Gebäude
oder andere übertragenewesentliche Betriebsgrundlagen
innerhalbeiner Sperrfrist nach der Übertragung veräußert
oder entnommen werden; diese Sperrfrist endet drei
Jahre nach Abgabe der Steuererklärungder Mitunterneh-
merschaft für den Veranlagungszeitraumder Realteilung.
4Satz 2 ist bei einer Realteilung, bei der einzelne Wirt-
schaftsgüter übertragen werden, nicht anzuwenden,
soweit die Wirtschaftsgüter unmittelbaroder mittelbarauf
eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse übertragenwerden; in diesem Fall ist bei der
Übertragung der gemeine Wert anzusetzen. 5Soweit ein-
zelne dem Betrieb gewidmete Wirtschaftsgüter im Rah-
men der Aufgabe des Betriebs veräußert werden und
soweit auf der Seite des Veräußerersund auf der Seite des
Erwerbers dieselben Personen Unternehmer oder Mitun-
ternehmer sind, gilt der Gewinn aus der Aufgabe des
Gewerbebetriebs als laufender Gewinn. 8Werden die ein-
zelnen dem Betrieb gewidmetenWirtschaftsgüter imRah-
men der Aufgabe des Betriebs veräußert,so sind die Ver-
äußerungspreise anzusetzen. 7Werdendie Wirtschaftsgü-
ter nicht veräußert, so ist der gemeine Wert im Zeitpunkt
der Aufgabe anzusetzen. 8Bei Aufgabe eines Gewerbe-
betriebs, an dem mehrerePersonen beteiligtwaren, ist für
jeden einzelnen Beteiligten der gemeine Wert der Wirt-
schaftsgüter anzusetzen, die er bei der Auseinanderset-
zung erhaltenhat.
(4) Hat der Steuerpflichtige das 55. Lebensjahr voll-

endet oder ist er im sozialversicherungsrechtlichen Sinne
dauernd berufsunfähig, so wird der Veräußerungsgewinn
auf Antrag zur Einkommensteuer nur herangezogen,
soweit er 51 200 Euro übersteigt. ?Der Freibetrag ist dem
Steuerpflichtigen nur einmal zu gewähren. 3Er ermäßigt
sich um den Betrag, um den der Veräußerungsgewinn
154.000Euro übersteigt.

817
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften
(1)'Zu den Einkünftenaus Gewerbebetrieb gehört auch

der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an einer
Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer innerhalb der
letztenfünf Jahre am Kapital der Gesellschaft unmittelbar
oder mittelbarzu mindestens 1vom Hundert beteiligtwar.
2Dieverdeckte EinlagevonAnteilenan einer Kapitalgesell-
schaft in eine Kapitalgesellschaft steht der Veräußerung
der Anteile gleich. 3Anteile an einer Kapitalgesellschaft
sind Aktien, Anteile an einerGesellschaft mitbeschränkter
Haftung, Genussscheine oder ähnliche Beteiligungenund
Anwartschaften auf solche Beteiligungen. *Hat der Ver-
äußerer den veräußertenAnteil innerhalb der letzten fünf
Jahre vor der Veräußerung unentgeltlicherworben, so gilt
Satz 1 entsprechend, wenn der Veräußerer zwar nicht
selbst, aber der Rechtsvorgänger oder, sofern der Anteil
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nacheinander unentgeltlich übertragen worden ist, einer
der Rechtsvorgänger innerhalb der letzten fünf Jahre im
Sinne von Satz 1 beteiligtwar.
(2) !Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1 ist

der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug
der Veräußerungskosten die Anschaffungskosten über-
steigt. ?In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 tritt an die
Stelle des Veräußerungspreises der Anteile ihr gemeiner
Wert. 8Hat der Veräußerer den veräußertenAnteil unent-
geltliich erworben, so sind als Anschaffungskosten des
Anteils die Anschaffungskosten des Rechtsvorgängers
maßgebend, der den Anteil zuletzt entgeltlich erworben
hat.4EinVeräußerungsverlust ist nicht zu berücksichtigen,
soweit er aufAnteile entfällt,
a) die der Steuerpflichtige innerhalbder letztenfünf Jahre

unentgeltlich erworben hatte. ?Dies gilt nicht, soweit
der Rechtsvorgänger an Stelle des Steuerpflichtigen
den Veräußerungsverlust hätte geltend machen kön-
nen;

b) die entgeltlich erworben worden sind und nicht inner-
halb der gesamten letzten fünf Jahre zu einer Beteili-
gung des Steuerpflichtigen im Sinne von Absatz 1
Satz 1 gehört haben. 2Dies gilt nicht für innerhalb der
letztenfünf Jahre erworbene Anteile, deren Erwerb zur
Begründung einer Beteiligungdes Steuerpflichtigen im
Sinne von Absatz 1 Satz 1 geführt hat oder die nach
Begründung der Beteiligung im Sinne von Absatz 1
Satz 1 erworben worden sind.
(3)!Der Veräußerungsgewinnwird zur Einkommensteuer

nur herangezogen, soweit er den Teil von 10 300 Euro
übersteigt, der dem veräußerten Anteil an der Kapital-
gesellschaft entspricht. ?2DerFreibetrag ermäßigt sich um
den Betrag, umden der Veräußerungsgewinnden Teil von
41 000 Euro übersteigt,der dem veräußertenAnteil an der
Kapitalgesellschaft entspricht.
(4) !Die Absätze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwen-

den, wenn eine Kapitalgesellschaft aufgelöst wird oder
wenn ihr Kapital herabgesetzt und zurückgezahlt wird
oder wenn Beträge aus dem steuerlichen Einlagekonto im
Sinne des $ 27 des Körperschaftsteuergesetzes ausge-
schüttet oder zurückgezahlt werden. ?2Indiesen Fällen ist
als Veräußerungspreis der gemeineWert des dem Steuer-
pflichtigen zugeteilten oder zurückgezahlten Vermögens
der Kapitalgesellschaft anzusehen. 3Satz 1 gilt nicht,
soweit die Bezüge nach $ 20Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 zu den
Einnahmenaus Kapitalvermögengehören.

c) Selbständige Arbeit
($S2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3)

818
(1)Einkünfteaus selbständiger Arbeit sind

1. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. ?Zu der freibe-
ruflichen Tätigkeit gehören die selbständig ausgeübte
wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische,
unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit, die selb-
ständige Berufstätigkeitder Ärzte, Zahnärzte,Tierärzte,
Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Vermessungs-
ingenieure, Ingenieure,Architekten, Handelschemiker,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks-
und Betriebswirte, vereidigten Buchprüfer (vereidigten
Bücherrevisoren), Steuerbevollmächtigten, Heilprakti-
ker, Dentisten, Krankengymnasten, Journalisten, Bild-
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berichterstatter,Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und
ähnlicher Berufe. 3EinAngehöriger eines freien Berufs
im Sinne der Sätze 1 und 2 ist auch dann freiberuflich
tätig, wenn er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter
Arbeitskräfte bedient; Voraussetzung ist, dass er auf
Grund eigener Fachkenntnisse leitend und eigenver-
antwortlich tätigwird. “Eine Vertretung im Fall vorüber-
gehender Verhinderung steht der Annahme einer lei-
tenden und eigenverantwortlichenTätigkeit nicht ent-
gegen,

2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen Lotterie,
wenn sie nicht Einkünfteaus Gewerbebetrieb sind;

3. Einkünfteaus sonstiger selbständiger Arbeit, z. B. Ver-
gütungen für die Vollstreckung von Testamenten, für
Vermögensverwaltung und für die Tätigkeit als Auf-
sichtsratsmitglied.
(2)EinkünftenachAbsatz 1sind auch dann steuerpflich-

tig, wenn es sich nur um eine vorübergehende Tätigkeit
handelt.
(3) 'Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit gehört

auch der Gewinn, der bei der Veräußerung des Vermö-
gens oder eines selbständigen Teils des Vermögens oder
eines Anteils am Vermögen erzieltwird, das der selbstän-
digen Arbeit dient. 28 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 und
Abs. 1Satz 2 sowie Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.
(4) '8 13 Abs. 5 gilt entsprechend, sofern das Grund-

stück im Veranlagungszeitraum 1986 zu einem der selb-
ständigenArbeit dienenden Betriebsvermögengehört hat.
2815Abs. 1Satz 1 Nr. 2 undAbs. 2 Satz 2 und3 und $ 15a
sind entsprechend anzuwenden.

d) Nichtselbständige Arbeit
($S2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4)

819
(1) 'Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit

gehören
1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen,Tantiemen und ande-

re Bezüge und Vorteile, die für eine Beschäftigung im
öffentlichenoder privatenDienst gewährt werden;

2. Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisengelder
und andere Bezüge und Vorteile aus früheren Dienst-
leistungen.

2Es ist gleichgültig, ob es sich um laufende oder um ein-
malige Bezüge handelt und ob ein Rechtsanspruch auf sie
besteht.
(2)'Von Versorgungsbezügen bleibt ein Betrag in Höhe

von 40 vom Hundert dieser Bezüge, höchstens jedoch
insgesamtein Betrag von 3 072 Euro imVeranlagungszeit-
raum, steuerfrei (Versorgungs-Freibetrag). ?Versorgungs-
bezüge sind Bezüge und Vorteile aus früheren Dienst-
leistungen,die
1. als Ruhegehalt,Witwen- oder Waisengeld, Unterhalts-

beitragoder als gleichartigerBezug
a) auf Grund beamtenrechtlicheroder entsprechender

gesetzlicherVorschriften,
b) nach beamtenrechtlichenGrundsätzen von Körper-

schaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentli-
chen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Verbänden
von Körperschaften

oder
2. in anderen Fällen wegen Erreichens einer Altersgren-

ze, Berufsunfähigkeit, verminderter Erwerbsfähigkeit
oder als Hinterbliebenenbezüge gewährt werden;
Bezüge, die wegen Erreichens einer Altersgrenze
gewährt werden, gelten erst dann als Versorgungs-
bezüge, wenn der Steuerpflichtige das 63. Lebensjahr
oder, wenn er schwerbehindert ist, das 60. Lebens-
jahr vollendet hat.

$19a
ÜberlassungvonVermögens-
beteiligungen an Arbeitnehmer

(1)Erhältein Arbeitnehmer im Rahmen eines gegenwär-
tigen Dienstverhältnisses unentgeltlich oder verbilligt
Sachbezüge in Form von Vermögensbeteiligungen im
Sinne des $ 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 bis 5 des Fünften
Vermögensbildungsgesetzes in der Fassung des Geset-
zes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1790),so ist der
Vorteil steuerfrei, soweit er nicht höher als der halbeWert
der Vermögensbeteiligung (Absatz 2) ist und insgesamt
154 Euro imKalenderjahr nicht übersteigt.
(2)"Als Wert der Vermögensbeteiligung ist der gemeine

Wert anzusetzen. 2Werden einem Arbeitnehmer Vermö-
gensbeteiligungen imSinne des $ 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchsta-
be a, b und f des Fünften Vermögensbildungsgesetzes
überlassen, die am Tag der Beschlussfassung über die
Überlassung an einer deutschen Börse zum amtlichen
Handel zugelassen sind, so werden diese mit dem nied-
rigsten an diesem Tag für sie im amtlichen Handel notier-
ten Kurs angesetzt, wenn am Tag der Überlassung nicht
mehrals neunMonate seit demTag der Beschlussfassung
über die Überlassung vergangen sind. ®Liegtam Tag der
Beschlussfassung über die Überlassung eine Notierung
nicht vor, so werden diese Vermögensbeteiligungen mit
dem letzten innerhalb von 30 Tagen vor diesem Tag im
amtlichen Handel notierten Kurs angesetzt. *Die Sätze 2
und 3 gelten entsprechend für Vermögensbeteiligungen
im Sinne des $ 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, b und f des
Fünften Vermögensbildungsgesetzes, die im Inland zum
geregelten Markt zugelassen oder in den Freiverkehrein-
bezogen sind oder in einem anderen Staat des Europäi-
schen Wirtschaftsraums zum Handel an einem geregelten
Markt im Sinne des Artikels 1 Nr. 13 der Richtlinie
93/22/EWG des Rates vom 10.Mai 1993überWertpapier-
dienstleistungen(ABl. EG Nr. L 141S. 27)zugelassen sind.
5Sind am Tag der Überlassung von Vermögensbeteiligun-
gen imSinne des 8 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a, b und fdes
Fünften Vermögensbildungsgesetzes mehr als neun
Monate seit dem Tag der Beschlussfassung über die
Überlassung vergangen, so tritt an die Stelle des Tages
der Beschlussfassung über die Überlassung imSinne der
Sätze 2 bis 4 der Tag der Überlassung. &DerWert von Ver-
mögensbeteiligungen imSinne des $ 2 Abs. 1 Nr. 1 Buch-
stabe c des FünftenVermögensbildungsgesetzes wird mit
dem Ausgabepreis am Tag der Überlassung angesetzt.
7DerWert von Vermögensbeteiligungen im Sinne des $ 2
Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g, i, k und I des Fünften Vermö-
gensbildungsgesetzes wird mit dem Nennbetrag ange-
setzt, wenn nicht besondere Umstände einen höheren
oder niedrigerenWert begründen. 8Vermögensbeteiligun-
gen imSinne des 82 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe h des Fünften
Vermögensbildungsgesetzes sind mit dem Wert anzuset-
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zogen werden können. Die Sätze 1 bis 4 sind auf
Kapitalerträge aus fondsgebundenen Lebensversi-

zen, der vor dem Tag der Überlassung zuletzt nach $ 11
Abs. 2 Satz 2 des Bewertungsgesetzes festzustellen ist
oder war.

e) Kapitalvermögen
($S2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5)

820
(1)Zu den Einkünftenaus Kapitalvermögengehören
1. Gewinnanteile (Dividenden),Ausbeuten und sonstige

Bezüge aus Aktien, Genussrechten, mit denen das
Recht am Gewinn und Liquidationserlös einer Kapital-
gesellschaft verbunden ist, aus Anteilen an Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, an Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften sowie an bergbautrei-
benden Vereinigungen, die die Rechte einer juristi-
schen Person haben. ?Zu den sonstigen Bezügen
gehören auch verdeckte Gewinnausschüttungen.
3DieBezüge gehören nicht zu den Einnahmen, soweit
sie aus Ausschüttungen einer Körperschaft stammen,
für die Beträge aus dem steuerlichen Einlagekonto im
Sinne des $ 27 des Körperschaftsteuergesetzes als
verwendetgelten;

2. Bezüge, die nach der Auflösung einer unbeschränkt
steuerpflichtigen Körperschaft oder Personenvereini-
gung imSinne der Nummer 1 anfallen und die nicht in
der Rückzahlung von Nennkapital bestehen; Num-
mer 1 Satz 3 gilt entsprechend. ?Gleiches gilt für
Bezüge, die auf Grund einer Kapitalherabsetzung
oder nach der Auflösung einer unbeschränkt steuer-
pflichtigen Körperschaft oder Personenvereinigung
im Sinne der Nummer 1 anfallen und die als Gewinn-
ausschüttung im Sinne des $ 28 Abs. 2 Satz 2 des
Körperschaftsteuergesetzes gelten;

3. (weggefallen)
4. Einnahmen aus der Beteiligungan einem Handelsge-

werbe als stiller Gesellschafter und aus partiarischen
Darlehen, es sei denn, dass der Gesellschafter oder
Darlehensgeber als Mitunternehmer anzusehen ist.
2AufAnteile des stillenGesellschafters amVerlust des
Betriebs ist$ 15asinngemäß anzuwenden;

5. Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden und Ren-
ten aus Rentenschulden. ?Bei Tilgungshypotheken
und Tilgungsgrundschulden ist nur der Teil der Zah-
lungen anzusetzen, der als Zins auf den jeweiligen
Kapitalrestentfällt;

6. außerrechnungsmäßige und rechnungsmäßige Zin-
sen aus den Sparanteilen, die inden Beiträgenzu Ver-
sicherungen auf den Erlebens- oder Todesfall enthal-
ten sind. 2Dies gilt nicht für Zinsen aus Versicherun-
gen im Sinne des $ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b, die
mit Beiträgen verrechnet oder im Versicherungsfall
oder im Fall des Rückkaufs des Vertrags nach Ablauf
von zwölf Jahren seit dem Vertragsabschluss ausge-
zahlt werden. 3Satz 2 gilt nicht in den Fällen des 8 10
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b Satz 5. “Satz 2 gilt in den
Fällendes $ 10Abs. 2 Satz 2 nur,wenn die Vorausset-
zungen für den Sonderausgabenabzug nach $ 10
Abs. 2 Satz 2 Buchstabe a oder b erfüllt sind oder
soweit bei VersicherungsverträgenZinsen inVeranla-
gungszeiträumen gutgeschrieben werden, in denen
Beiträge nach $ 10 Abs. 2 Satz 2 Buchstabe c abge-

cherungen entsprechend anzuwenden;

wenn die Rückzahlung des Kapitalvermögens oder
ein Entgeltfür die Überlassung des Kapitalvermögens
zur Nutzung zugesagt oder gewährt worden ist, auch
wenn die Höhe des Entgelts von einem ungewissen
Ereignis abhängt. 2Dies gilt unabhängig von der
Bezeichnung und der zivilrechtlichen Ausgestaltung
der Kapitalanlage;

einschließlich der Schatzwechsel;

perschaftsteuer befreitenKörperschaft, Personenver-
einigung oder Vermögensmasse im Sinne des $&1
Abs. 1 Nr. 3 bis 5 des Körperschaftsteuergesetzes,
die Gewinnausschüttungen im Sinne der Nummer 1
wirtschaftlich vergleichbar sind, soweit sie nicht
bereits zu den Einnahmen im Sinne der Nummer 1
gehören; Nummer1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend;

befreiten Betriebs gewerblicher Art im Sinne des
8 4 des Körperschaftsteuergesetzes mit eigener
Rechtspersönlichkeit, die zu mit Gewinnausschüt-
tungen im Sinne der Nummer 1 Satz 1 wirtschaft-
lich vergleichbaren Einnahmen führen; Nummer 1
Satz 2 und 3 gilt entsprechend;

b) der nicht den Rücklagen zugeführte Gewinn und
verdeckte Gewinnausschüttungen eines nicht von
der Körperschaftsteuer befreitenBetriebs gewerb-
licherArt imSinne des $ 4 des Körperschaftsteuer-
gesetzes ohne eigene Rechtspersönlichkeit, der
den Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich
ermittelt oder Umsätze einschließlich der steuer-
freien Umsätze, ausgenommen die Umsätze nach
8 A Nr. 8 bis 10 des Umsatzsteuergesetzes, von
mehr als 260 000 Euro im Kalenderjahr oder einen
Gewinn von mehr als 25 000 Euro imWirtschafts-
jahr hat, sowie der Gewinn im Sinne des $ 21
Abs. 3 des Umwandlungssteuergesetzes. 2Die
Auflösung der Rücklagen zu Zwecken außerhalb
des Betriebs gewerblicher Art führt zu einem
Gewinn imSinne des Satzes 1. 3Beidem Geschäft
der Veranstaltungvon Werbesendungen der inlän-
dischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
gelten drei Viertel des Einkommens im Sinne des
88 Abs. 1 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes
als Gewinn im Sinne des Satzes 1. *Die Sätze 1
und 2 sind bei wirtschaftlichen Geschäftsbetrie-
ben der von der Körperschaftsteuer befreiten Kör-
perschaften, Personenvereinigungenoder Vermö-
gensmassen entsprechend anzuwenden. 5Num-
mer 1Satz 3 gilt entsprechend.

(2) 'Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören

Absätzen 1 und 2 bezeichneten Einnahmen oder an
deren Stelle gewährt werden;

a) von Dividendenscheinen und sonstigen Ansprü-
chen durch den Inhaber des Stammrechts, wenn
die dazugehörigen Aktien oder sonstigen Anteile
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nicht mitveräußertwerden. ?Diese Besteuerung tritt
an die Stelle der Besteuerung nach Absatz 1;

b) von Zinsscheinen und Zinsforderungen durch den
Inhaber oder ehemaligen Inhaber der Schuldver-
schreibung, wenn die dazugehörigen Schuldver-
schreibungen nicht mitveräußertwerden. ?Entspre-
chendes giltfür die Einlösung von Zinsscheinen und
Zinsforderungen durch den ehemaligen Inhaberder
Schuldverschreibung;

3. Einnahmen aus der Veräußerung von Zinsscheinen
und Zinsforderungen, wenn die dazugehörigen
Schuldverschreibungen mitveräußertwerden und das
Entgelt für die auf den Zeitraum bis zur Veräußerung
der Schuldverschreibung entfallendenZinsen des lau-
fenden Zinszahlungszeitraums (Stückzinsen) beson-
ders in Rechnung gestellt ist;

4. Einnahmenaus der Veräußerungoder Abtretung von
a) abgezinsten oder aufgezinsten Schuldverschrei-

bungen, Schuldbuchforderungen und sonstigen
Kapitalforderungen durch den ersten und jeden
weiteren Erwerber,

b) Schuldverschreibungen, Schuldbuchforderungen
und sonstigen Kapitalforderungen ohne Zinsschei-
ne und Zinsforderungenoder von Zinsscheinen und
Zinsforderungen ohne Schuldverschreibungen,
Schuldbuchforderungen und sonstige Kapitalforde-
rungen durch den zweiten und jeden weiteren
Erwerber zu einem abgezinsten oder aufgezinsten
Preis,

c) Schuldverschreibungen, Schuldbuchforderungen
und sonstigen KapitalforderungenmitZinsscheinen
oder Zinsforderungen, wenn Stückzinsen nicht
besonders in Rechnung gestellt werden oder bei
denen die Höhe der Erträgevon einem ungewissen
Ereignis abhängt,

d) Schuldverschreibungen, Schuldbuchforderungen
und sonstigen KapitalforderungenmitZinsscheinen
oder Zinsforderungen, bei denen Kapitalerträge in
unterschiedlicher Höhe oder für unterschiedlich
langeZeiträumegezahltwerden,

soweit sie der rechnerisch auf die Besitzzeit entfallen-
den Emissionsrendite entsprechen. 2Haben die Wert-
papiere und Kapitalforderungen keine Emissionsren-
dite oder weist der Steuerpflichtige sie nicht nach, gilt
der Unterschied zwischen dem Entgelt für den Erwerb
und den Einnahmen aus der Veräußerung, Abtretung
oder Einlösung als Kapitalertrag;beiWertpapieren und
Kapitalforderungen ineinerausländischen Währung ist
der Unterschied in dieser Währung zu ermitteln. 3Die
Besteuerung der Zinsen und Stückzinsen nach Ab-
satz 1 Nr. 7 und Satz 1 Nr. 3 bleibt unberührt; die
danach der Einkommensteuer unterliegenden, dem
Veräußerer bereits zugeflossenen Kapitalerträge aus
den Wertpapieren und Kapitalforderungen sind bei der
Besteuerung nach der Emissionsrendite abzuziehen.
4Die Sätze 1 bis 3 gelten für die Einlösung der Wert-
papiere und Kapitalforderungenbei deren Endfälligkeit
entsprechend. °Die Sätze 1 bis 4 sind nicht auf Zinsen
aus Gewinnobligationen und Genussrechten im Sinne
des 843 Abs. 1Satz 1 Nr. 2 anzuwenden.

2Die Nummern 2 und 3 gelten sinngemäß für die Einnah-
men aus der Abtretung von Dividenden- oder Zins-
ansprüchen oder sonstigen Ansprüchen im Sinne der

Nummer 2, wenn die dazugehörigen Anteilsrechte oder
Schuldverschreibungen nicht in einzelnen Wertpapieren
verbrieftsind. 3Satz2 gilt auch bei der Abtretung von Zins-
ansprüchen aus Schuldbuchforderungen, die inein öffent-
liches Schuldbuch eingetragensind.
(2a) "Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des

Absatzes 1 Nr. 1 und2 erzielt der Anteilseigner. 2Anteils-
eigner ist derjenige, dem nach $ 39 der Abgabenordnung
die Anteile an dem Kapitalvermögen im Sinne des Absat-
zes 1 Nr. 1 im Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlus-
ses zuzurechnen sind. 3Sind einem Nießbraucher oder
Pfandgläubiger die Einnahmen im Sinne des Absatzes 1
Nr. 1 oder 2 zuzurechnen, gilt er als Anteilseigner.
(3) Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2

bezeichneten Art zu den Einkünften aus Land- und Forst-
wirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger Arbeit
oder aus Vermietung und Verpachtung gehören, sind sie
diesen Einkünftenzuzurechnen.
(4) !Bei der Ermittlungder Einkünfte aus Kapitalvermö-

gen ist nach Abzug der Werbungskosten ein Betrag von
1 550 Euro abzuziehen (Sparer-Freibetrag). ?Ehegatten,
die zusammen veranlagt werden, wird ein gemeinsamer
Sparer-Freibetrag von 3 100 Euro gewährt. 3Dergemein-
same Sparer-Freibetrag ist bei der Einkunftsermittlungbei
jedem Ehegattenje zur Hälfteabzuziehen; sind die um die
Werbungskosten geminderten Kapitalerträge eines Ehe-
gatten niedrigerals 1 550 Euro, so ist der anteiligeSparer-
Freibetrag insoweit, als er die um die Werbungskosten
geminderten Kapitalerträge dieses Ehegatten übersteigt,
beim anderen Ehegattenabzuziehen. *Der Sparer-Freibe-
trag und der gemeinsame Sparer-Freibetrag dürfen nicht
höher sein als die um die Werbungskosten einschließlich
einer abzuziehenden ausländischen Steuer geminderten
Kapitalerträge.

f) Vermietung und Verpachtung
($S2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6)

821
(1)!Einkünfte aus VermietungundVerpachtung sind

1. Einkünfteaus Vermietung und Verpachtung von unbe-
weglichem Vermögen, insbesondere von Grund-
stücken, Gebäuden, Gebäudeteilen, Schiffen, die inein
Schiffsregister eingetragensind, und Rechten, die den
Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grund-
stücke unterliegen (z. B. Erbbaurecht, Mineralgewin-
nungsrecht);

2. Einkünfteaus Vermietung und Verpachtung von Sach-
inbegriffen, insbesondere von beweglichem Betriebs-
vermögen;

3. Einkünfte aus zeitlich begrenzter Überlassung von
Rechten, insbesondere von schriftstellerischen, künst-
lerischen und gewerblichen Urheberrechten, von
gewerblichen Erfahrungen und von Gerechtigkeiten
und Gefällen;

4. Einkünfte aus der Veräußerung von Miet- und Pacht-
zinsforderungen, auch dann, wenn die Einkünfte im
Veräußerungspreis von Grundstücken enthalten sind
und die Miet- oder Pachtzinsen sich auf einenZeitraum
beziehen, indem der Veräußerernoch Besitzer war.

2815a ist sinngemäß anzuwenden.



(2) Beträgt das Entgelt für die Überlassung einer Woh-
nung zu Wohnzwecken weniger als 50 vom Hundert der
ortsüblichen Marktmiete, so ist die Nutzungsüberlassung
ineinenentgeltlichenund einenunentgeltlichenTeil aufzu-
teilen.
(3)Einkünfteder in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten

Art sind Einkünftenaus anderen Einkunftsartenzuzurech-
nen, soweit sie zu diesen gehören.

g) Sonstige Einkünfte
($S2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7)

822
Arten der sonstigen Einkünfte

Sonstige Einkünftesind
1. Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, soweit sie

nicht zu den in82 Abs. 1 Nr. 1bis 6 bezeichneten Ein-
kunftsarten gehören. 2Werden die Bezüge freiwillig
oder auf Grund einer freiwillig begründeten Rechts-
pflicht oder einer gesetzlich unterhaltsberechtigten
Person gewährt, so sind sie nicht dem Empfänger
zuzurechnen, wenn der Geber unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtig oder unbeschränkt körper-
schaftsteuerpflichtig ist; dem Empfänger sind dage-
gen zuzurechnen
a) Bezüge, die von einer unbeschränkt steuerpflichti-

gen Körperschaft, Personenvereinigung oder Ver-
mögensmasse außerhalb der Erfüllung steuerbe-
günstigter Zwecke im Sinne der 88 52 bis 54 der
Abgabenordnung gewährt werden, und

b) Bezüge im Sinne des $ 1 der Verordnung über die
Steuerbegünstigung von Stiftungen, die an die
Stelle von Familienfideikommissen getreten sind,
in der im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliederungs-
nummer611-4-3, veröffentlichtenbereinigtenFas-
sung.

3Zu den in Satz 1 bezeichneten Einkünften gehören
auch
a) Leibrenten insoweit, als in den einzelnen Bezügen

Einkünfte aus Erträgen des Rentenrechts enthal-
ten sind. ?2AlsErtrag des Rentenrechts gilt für die
gesamte Dauer des Rentenbezugs der Unter-
schied zwischen dem Jahresbetrag der Rente und
dem Betrag, der sich bei gleichmäßigerVerteilung
des Kapitalwerts der Rente auf ihre voraussichtli-
che Laufzeit ergibt; dabei ist der Kapitalwert nach
dieser Laufzeitzu berechnen. 3DerErtragdes Ren-
tenrechts (Ertragsanteil) ist aus der nachstehen-
den Tabelle zu entnehmen:

BeiBeginn BeiBeginn BeiBeginn
derRente Ertrags- derRente Ertrags- derRente| Ertrags-

vollendetes anteil vollendetes anteil vollendetes| anteil
Lebensjahr in Lebensjahr in Lebensjahr in
desRenten- v.H. desRenten- v.H. desRenten-| v.H.
berechtigten berechtigten berechtigen

Obis 3| 73 44 49 68 23
4bis 5| 72 45 48 69 22
6bis 8| 71 46 47 70 21
9bis11| 70 47 46 71 20
12bis 13| 69 48 45 72 19
14bis 15| 68 49 44 73 18
16bis 17| 67 50 43 74 17

BeiBeginn BeiBeginn BeiBeginn
derRente Ertrags- derRente Ertrags- derRente |Ertrags-

vollendetes anteil vollendetes anteil vollendetes| anteil
Lebensjahr in Lebensjahr in Lebensjahr in
desRenten- v.H. desRenten- v.H. desRenten-| v.H.
berechtigten berechtigten berechtigen

18bis19| 66 51 42 75 16
20bis21| 65 52 41 76 15
22bis23| 64 53 40 77 14
24bis25 | 63 54 39 78 13
26bis27| 62 55 38 79 12

28 61 56 37 \80bis81| 11
29bis30 | 60 57 36 82 10

31 59 58 35 83 9
32bis33 | 58 59 34 \84bis85| 8

34 57 60 32 \86bis87| 7
35 56 61 31 88 6

36bis37 | 55 62 30 |89bis91| 5
38 54 63 29 |92bis93| 4
39 53 64 28 \94bis96| 3
40 52 65 27 ab97 2

41bis42| 51 66 26
43 50 67 25

4DieErmittlungdes Ertragsaus Leibrenten,die vor
dem 1. Januar 1955 zu laufen begonnen haben,
und aus Renten, deren Dauer von der Lebenszeit
mehrerer Personen oder einer anderen Person als
des Rentenberechtigtenabhängt, sowie aus Leib-
renten, die auf eine bestimmte Zeit beschränkt
sind, wird durch eine Rechtsverordnung bestimmt;

I Einkünfte aus Zuschüssen und sonstigen Vortei-
len, die als wiederkehrende Bezüge gewährt wer-
den;

Einkünfte aus Unterhaltsleistungen, soweit sie nach
8 10Abs. 1 Nr. 1 vom Geber abgezogen werden kön-
nen;
Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften im
Sinne des 8 23;
Einkünfte aus Leistungen, soweit sie weder zu ande-
renEinkunftsarten(82Abs. 1Satz1 Nr. 1bis 6)noch zu
den Einkünften imSinne der Nummern 1, 1a, 2 oder 4
gehören, z. B. Einkünfte aus gelegentlichenVermitt-
lungen und aus der Vermietung beweglicher Ge-
genstände. 2Solche Einkünfte sind nicht einkommen-
steuerpflichtig, wenn sie weniger als 256 Euro im
Kalenderjahr betragen haben. 3Übersteigen die Wer-
bungskosten die Einnahmen,so darf der übersteigen-
de Betrag bei Ermittlungdes Einkommens nicht aus-
geglichen werden; er darf auch nicht nach $ 10d
abgezogen werden. “Die Verluste mindern jedoch
nach Maßgabe des $ 10d die Einkünfte,die der Steu-
erpflichtige in dem unmittelbar vorangegangenen
Veranlagungszeitraum oder in den folgenden Veran-
lagungszeiträumen aus Leistungen im Sinne des
Satzes 1erzielt hatoder erzielt;
Entschädigungen, Amtszulagen, Zuschüsse zu Kran-
ken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, Übergangs-
gelder, Überbrückungsgelder, Sterbegelder, Versor-
gungsabfindungen, Versorgungsbezüge, die auf
Grund des Abgeordnetengesetzes oder des Europa-
abgeordnetengesetzes, sowie vergleichbare Bezüge,
die auf Grund der entsprechenden Gesetze der Län-
der gezahlt werden. 2Werden zur Abgeltung des
durch das Mandat veranlassten Aufwandes Auf-



wandsentschädigungen gezahlt, so dürfen die durch
das Mandat veranlassten Aufwendungen nicht als
Werbungskosten abgezogen werden. 3Wahlkampf-
kosten zur Erlangung eines Mandats im Bundestag,
im Europäischen Parlament oder im Parlament eines
Landes dürfen nicht als Werbungskosten abgezogen
werden. #Esgeltenentsprechend

a) für Nachversicherungsbeiträge auf Grund gesetz-
licherVerpflichtung nach den Abgeordnetengeset-
zen im Sinne des Satzes 1 und für Zuschüsse zu
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen & 3
Nr.62,

b) für Versorgungsbezüge $ 19 Abs. 2; beim Zusam-
mentreffenmitVersorgungsbezügen imSinne von
8 19Abs. 2 Satz 2 bleibt jedoch insgesamt höchs-
tens ein Betrag von 3 072 Euro im Veranlagungs-
zeitraumsteuerfrei,

c) für das Übergangsgeld, das in einer Summe
gezahlt wird, und für die Versorgungsabfindung
834Abs.1;

Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen (8 1 Abs. 1
des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes),
auch wenn sie von inländischen Sondervermögen
oder ausländischen Investmentgesellschaften er-
bracht werden, sowie aus Direktversicherungen,Pen-
sionsfonds und Pensionskassen mit Ausnahme der
Leistungen aus einer Zusatzversorgungseinrichtung
für eine betriebliche Altersversorgung im Sinne des
&10aAbs. 1 Satz 4, soweit die Leistungen auf Alters-
vorsorgebeiträgen im Sinne des $ 82, auf die $ 3
Nr. 63, $ 10a oder Abschnitt XI angewendet wurden,
auf Zulagen imSinne des Abschnitts XI oder auf steu-
erfreien Leistungen im Sinne des $ 3 Nr. 66 beruhen.
2Auf Leistungen aus Lebensversicherungsverträgen
einschließlich der Direktversicherungen, Pensions-
fonds und Pensionskassen mit Ausnahme der Leis-
tungen aus einer Zusatzversorgungseinrichtung für
eine betrieblicheAltersversorgung imSinne des $ 10a
Abs. 1 Satz 4, die auf Kapital beruhen, das nicht aus
nach $ 3 Nr. 63 oder 66 von der Einkommensteuer
befreiten oder nicht nach $ 10a oder Abschnitt XI
geförderten Beiträgen gebildet wurde, ist Nummer 1
Satz 3 Buchstabe a anzuwenden. 3Bei allen anderen
Altersvorsorgeverträgen gehören zu den Leistungen
im Sinne des Satzes 1 auch Erträge, soweit sie auf
Kapital beruhen,das nicht aus nach 8 3 Nr. 63 von der
Einkommensteuer befreiten oder nicht nach $&10a
oder Abschnitt XI geförderten Beiträgen gebildet
wurde. “In den Fällen des $ 93 Abs. 1 Satz 1 bis5 und
des $ 95 gilt als Leistung im Sinne des Satzes 1 das
ausgezahlte geförderte Altersvorsorgevermögen
nach Abzug der Eigenbeiträge und der Beträge der
steuerlichen Förderung nach Abschnitt XI. Dies gilt
auch inden Fällendes $ 92aAbs. 3 und4 Satz 1und 2;
darüber hinaus gilt in diesen Fällen als Leistung im
Sinne des Satzes 1 der Betrag, der sich aus der Ver-
zinsung (Zinsund Zinseszins) des nicht zurückgezahl-
ten Altersvorsorge-Eigenheimbetrags mit5 vom Hun-
dert für jedes volle Kalenderjahr zwischen dem Zeit-
punkt der Verwendung des Altersvorsorge-Eigen-
heimbetrags (892a Abs. 2) und dem Eintrittdes Zah-
lungsrückstandes oder dem Zeitpunkt ergibt, ab dem
die Wohnung auf Dauernicht mehr zu eigenenWohn-
zwecken dient. $Zuden Leistungen imSinne des Sat-

zes 1 gehören in den Fällen des $ 93 Abs. 1 Satz 1
bis 5 und des $ 95 auch die Erträgeaus Versicherun-
gen auf den Erlebens- oder Todesfall, wenn vor dem
Zeitpunkt der schädlichen Verwendung die Laufzeit
des Versicherungsvertrages insgesamt weniger als
zwölf Jahre betragen hatte oder Ansprüche aus dem
Versicherungsvertrag entgeltlich erworben worden
waren, und bei anderen Verträgen angesammelte,
noch nicht besteuerte Erträge. 7Bei erstmaligem
Bezug von Leistungen, in den Fällen des 8 93 Abs. 1
Satz 1 bis 6 und des $ 95 sowie bei Änderung der im
Kalenderjahrauszuzahlenden Leistung hat der Anbie-
ter ($80) mit Ausnahme einer Zusatzversorgungsein-
richtung für eine betriebliche Altersversorgung im
Sinne des $ 10aAbs. 1Satz 4 nach Ablauf des Kalen-
derjahres dem Steuerpflichtigen nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck den Betrag der im abgelaufe-
nen Kalenderjahr zugeflossenen Leistungen im Sinne
der Sätze 1 bis 6 je gesondert mitzuteilen.

823
Private Veräußerungsgeschäfte

(1)"PrivateVeräußerungsgeschäfte (822 Nr. 2)sind
1. Veräußerungsgeschäfte bei Grundstücken und Rech-

ten, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über
Grundstücke unterliegen (z. B. Erbbaurecht, Mineral-
gewinnungsrecht), bei denen der Zeitraum zwischen
Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn
Jahre beträgt. ?Gebäude und Außenanlagen sind ein-
zubeziehen, soweit sie innerhalb dieses Zeitraums
errichtet, ausgebaut oder erweitert werden; dies gilt
entsprechend für Gebäudeteile, die selbständige
unbewegliche Wirtschaftsgüter sind, sowie für Eigen-
tumswohnungen und im Teileigentum stehende
Räume. 3Ausgenommen sind Wirtschaftsgüter, die im
Zeitraum zwischen Anschaffung oder Fertigstellung
und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohn-
zwecken oder im Jahr der Veräußerungund inden bei-
den vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohn-
zwecken genutzt wurden;

2. Veräußerungsgeschäfte bei anderen Wirtschaftsgü-
tern, insbesondere bei Wertpapieren, bei denen der
Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung
nichtmehrals ein Jahr beträgt;

3. Veräußerungsgeschäfte, bei denen die Veräußerung
der Wirtschaftsgüter frühererfolgt als der Erwerb;

4. Termingeschäfte, durch die der Steuerpflichtige einen
Differenzausgleich oder einen durch den Wert einer
veränderlichen Bezugsgröße bestimmten Geldbetrag
oder Vorteil erlangt, sofern der Zeitraum zwischen Er-
werb und Beendigung des Rechts auf einen Differenz-
ausgleich, Geldbetrag oder Vorteil nicht mehr als ein
Jahr beträgt. ?Zertifikate, die Aktien vertreten, und
Optionsscheine gelten als Termingeschäfte im Sinne
des Satzes 1.

2Als Anschaffung gilt auch die Überführung eines Wirt-
schaftsguts in das Privatvermögen des Steuerpflichtigen
durch Entnahme oder Betriebsaufgabe sowie der Antrag
nach 8 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1des Umwandlungssteuerge-
setzes. $Bei unentgeltliichemErwerb ist dem Einzelrechts-
nachfolger für Zwecke dieser Vorschrift die Anschaffung,
die Überführung des Wirtschaftsguts in das Privatvermö-
gen, der Antrag nach $ 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des



Umwandlungssteuergesetzes oder der Erwerb eines
Rechts aus Termingeschäften durch den Rechtsvorgän-
ger zuzurechnen. *Die Anschaffung oder Veräußerung
einer unmittelbarenoder mittelbaren Beteiligung an einer
Personengesellschaft gilt als Anschaffung oder Veräuße-
rung der anteiligenWirtschaftsgüter. 5AlsVeräußerung im
Sinne des Satzes 1 Nr. 1gilt auch
1. die Einlage eines Wirtschaftsguts in das Betriebsver-

mögen, wenn die Veräußerung aus dem Betriebsver-
mögen innerhalbeines Zeitraumsvon zehn Jahren seit
Anschaffung des Wirtschaftsguts erfolgt, und

2. die verdeckte Einlage ineine Kapitalgesellschaft.
(2)Einkünfte aus privatenVeräußerungsgeschäften der

in Absatz 1 bezeichneten Art sind den Einkünften aus
anderen Einkunftsartenzuzurechnen, soweit sie zu diesen
gehören. 2817 ist nicht anzuwenden, wenn die Vorausset-
zungen des Absatzes 1Satz 1 Nr. 2 vorliegen.
(3) !Gewinn oder Verlust aus Veräußerungsgeschäften

nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 ist der Unterschied zwi-
schen Veräußerungspreis einerseits und den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten und den Werbungskosten
andererseits. ?2Inden Fällen des Absatzes 1 Satz 5 Nr. 1
tritt an die Stelle des Veräußerungspreises der für den
Zeitpunkt der Einlage nach 8 6 Abs. 1 Nr. 5 angesetzte
Wert, inden Fällen des Absatzes 1 Satz 5 Nr. 2 der gemei-
ne Wert. 3In den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 tritt an die
Stelle der Anschaffungs- oder Herstellungskosten der
nach 8 6 Abs. 1 Nr. 4, 8 16Abs. 3 oder nach den 88 20, 21
des Umwandlungssteuergesetzes angesetzte Wert. *Die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten mindern sich um
Absetzungen für Abnutzung, erhöhte Absetzungen und
Sonderabschreibungen, soweit sie bei der Ermittlungder
Einkünfte imSinne des $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bis 6 abge-
zogen worden sind. Gewinn oder Verlust bei einem Ter-
mingeschäft nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 ist der Differenz-
ausgleich oder der durch den Wert einer veränderlichen
Bezugsgröße bestimmte Geldbetrag oder Vorteil abzüg-
lich der Werbungskosten. 6Gewinne bleiben steuerfrei,
wenn der aus den privaten Veräußerungsgeschäften
erzielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als 512
Euro betragen hat. In den Fällen des Absatzes 1 Satz 5
Nr. 1 sind Gewinne oder Verluste für das Kalenderjahr, in
dem der Preis für die Veräußerung aus dem Betriebsver-
mögen zugeflossen ist, in den Fällen des Absatzes 1
Satz 5 Nr. 2 für das Kalenderjahr der verdeckten Einlage
anzusetzen. ®Verluste dürfen nur bis zur Höhe des
Gewinns, den der Steuerpflichtige im gleichen Kalender-
jahr aus privatenVeräußerungsgeschäften erzielthat,aus-
geglichen werden; sie dürfen nicht nach $ 10d abgezogen
werden. 9DieVerluste mindernjedoch nach Maßgabe des
&10d die Einkünfte,die der Steuerpflichtige indem unmit-
telbar vorangegangenen Veranlagungszeitraum oder in
den folgenden Veranlagungszeiträumenaus privatenVer-
äußerungsgeschäften nach Absatz 1 erzielt hat oder
erzielt.

h) Gemeinsame Vorschriften

824
Zu den Einkünften imSinne des $2 Abs. 1gehören auch

1. Entschädigungen, die gewährtworden sind
a) als Ersatz für entgangeneoder entgehende Einnah-

menoder
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b) für die Aufgabe oder Nichtausübung einerTätigkeit,
für die Aufgabe einer Gewinnbeteiligung oder einer
Anwartschaft auf eine solche;

c) als Ausgleichszahlungen an Handelsvertreternach
&89b des Handelsgesetzbuchs;

2. Einkünfte aus einer ehemaligenTätigkeit im Sinne des
& 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 oder aus einem früheren
Rechtsverhältnis im Sinne des $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr.5
bis 7, und zwar auch dann, wenn sie dem Steuerpflich-
tigen als Rechtsnachfolger zufließen;

3. Nutzungsvergütungen für die Inanspruchnahme von
Grundstücken für öffentlicheZwecke sowie Zinsen auf
solche Nutzungsvergütungen und auf Entschädigun-
gen, die mit der Inanspruchnahme von Grundstücken
für öffentlicheZwecke zusammenhängen.

824a
Altersentlastungsbetrag

1Altersentlastungsbetrag ist ein Betrag von 40 vom
Hundert des Arbeitslohns und der positiven Summe der
Einkünfte, die nicht solche aus nichtselbständiger Arbeit
sind, höchstens jedoch insgesamt ein Betrag von 1 908
Euro im Kalenderjahr. ?Versorgungsbezüge im Sinne des
& 19 Abs. 2, Einkünfte aus Leibrenten im Sinne des 8 22
Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a und Einkünfte imSinne des $ 22
Nr. 4 Satz 4 Buchstabe b bleiben bei der Bemessung des
Betrags außer Betracht. 3Der Altersentlastungsbetrag
wird einemSteuerpflichtigengewährt,der vor dem Beginn
des Kalenderjahres, in dem er sein Einkommen bezogen
hat, das 64. Lebensjahr vollendet hatte. *im Fall der
Zusammenveranlagung von Ehegatten zur Einkommen-
steuer sind die Sätze 1 bis 3 für jeden Ehegatten geson-
dert anzuwenden.

Ill. Veranlagung

825
Veranlagungszeitraum,
Steuererklärungspflicht

(1) Die Einkommensteuer wird nach Ablauf des Kalen-
derjahres (Veranlagungszeitraum)nach dem Einkommen
veranlagt, das der Steuerpflichtige in diesem Veranla-
gungszeitraum bezogen hat, soweit nicht nach $ 46 eine
Veranlagung unterbleibt.
(2)(weggefallen)
(3) !Der Steuerpflichtige hat für den abgelaufenen Ver-

anlagungszeitraum eine Einkommensteuererklärung
abzugeben. ?Ehegatten haben für den Fall der Zusam-
menveranlagung ($ 26b) eine gemeinsame Einkommen-
steuererklärung abzugeben. 3Wählt einer der Ehegatten
die getrennteVeranlagung ($26a)oder wählen beide Ehe-
gatten die besondere Veranlagung für den Veranlagungs-
zeitraumder Eheschließung (826c), hat jeder der Ehegat-
ten eine Einkommensteuererklärung abzugeben. “Der
Steuerpflichtige hat die Einkommensteuererklärung
eigenhändig zu unterschreiben. 5Eine gemeinsame Ein-
kommensteuererklärung ist von beiden Ehegatten eigen-
händig zu unterschreiben.



4266

826
Veranlagung von Ehegatten

(1) Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtig im Sinne des $ 1 Abs. 1 oder 2 oder des
&1asind und nicht dauernd getrennt leben und bei denen
diese Voraussetzungen zu Beginn des Veranlagungszeit-
raums vorgelegen haben oder im Laufe des Veranla-
gungszeitraums eingetreten sind, können zwischen
getrennter Veranlagung ($ 26a) und Zusammenveranla-
gung ($ 26b) wählen; für den Veranlagungszeitraum der
Eheschließung können sie stattdessen die besondere Ver-
anlagung nach 8 26c wählen. ?Eine Ehe, die im Laufe des
Veranlagungszeitraumsaufgelöst worden ist, bleibt für die
Anwendung des Satzes 1 unberücksichtigt, wenn einer
der Ehegatten in demselben Veranlagungszeitraum wie-
der geheiratet hat und bei ihm und dem neuen Ehegatten
die Voraussetzungen des Satzes 1 ebenfalls vorliegen.
3Satz2 gilt nicht, wenn eine Ehe durch Tod aufgelöst wor-
den ist und die Ehegatten der neuen Ehe die besondere
Veranlagung nach $ 26c wählen.
(2) !Ehegatten werden getrennt veranlagt, wenn einer

der Ehegatten getrennte Veranlagung wählt. ?2Ehegatten
werden zusammen veranlagt oder - für den Veranla-
gungszeitraumder Eheschließung - nach $ 26c veranlagt,
wenn beide Ehegatten die betreffende Veranlagungsart
wählen. 3Die zur Ausübung der Wahl erforderlichen
Erklärungen sind beim Finanzamt schriftlich oder zu Pro-
tokoll abzugeben.
(3)Werden die nach Absatz 2 erforderlichen Erklärun-

gen nicht abgegeben, so wird unterstellt,dass die Ehegat-
ten die Zusammenveranlagungwählen.

826a
Getrennte Veranlagung von Ehegatten

(1)!Bei getrennterVeranlagung von Ehegatten inden in
& 26 bezeichneten Fällen sind jedem Ehegatten die von
ihm bezogenen Einkünfte zuzurechnen. ?Einkünfte eines
Ehegatten sind nicht alleindeshalb zum Teil dem anderen
Ehegatten zuzurechnen, weil dieser bei der Erzielung der
Einkünftemitgewirkthat.
(2)"Außergewöhnliche Belastungen (8833 bis 33c)wer-

den in Höhe des bei einer Zusammenveranlagung in
Betracht kommenden Betrags bei beiden Veranlagungen
jeweils zur Hälfte abgezogen, wenn die Ehegatten nicht
gemeinsam eine andere Aufteilung beantragen. ?2Dienach
& 33b Abs. 5 übertragbaren Pauschbeträge stehen den
Ehegatten insgesamt nur einmal zu; sie werden jedem
Ehegatten zur Hälfte gewährt. 3Die nach $ 34f zu
gewährende Steuerermäßigung steht den Ehegatten in
dem Verhältnis zu, in dem sie erhöhte Absetzungen nach
& 7b oder Abzugsbeträge nach $ 10e Abs. 1 bis 5 oder
nach & 15b des Berlinförderungsgesetzes in Anspruch
nehmen.
(3) Die Anwendung des & 10d für den Fall des Über-

gangs von der getrennten Veranlagung zur Zusammen-
veranlagung und von der Zusammenveranlagung zur
getrenntenVeranlagung,wenn bei beiden Ehegattennicht
ausgeglichene Verluste vorliegen, wird durch Rechtsver-
ordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des Bun-
desrates geregelt.

826b
Zusammenveranlagung von Ehegatten

Bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten werden
die Einkünfte,die die Ehegattenerzielt haben, zusammen-
gerechnet, den Ehegatten gemeinsam zugerechnet und,
soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, die Ehegatten
sodann gemeinsamals Steuerpflichtigerbehandelt.

826c
Besondere Veranlagung für den

Veranlagungszeitraum der Eheschließung
(1)"Bei besonderer Veranlagung für den Veranlagungs-

zeitraumder Eheschließung werden Ehegatten so behan-
delt, als ob sie diese Ehe nicht geschlossen hätten. ?8 12
Nr. 2 bleibt unberührt.3826a Abs. 1gilt sinngemäß.
(2) Bei der besonderen Veranlagung ist das Verfahren

nach $ 32a Abs. 5 anzuwenden, wenn der zu veranlagen-
de Ehegatte zu Beginn des Veranlagungszeitraums ver-
witwet war und bei ihm die Voraussetzungen des & 32a
Abs. 6Nr. 1 vorgelegenhatten.
(3) Für die Anwendung des $ 32 Abs. 7 bleiben Kinder

unberücksichtigt, wenn das Kindschaftsverhältnis ($ 32
Abs. 1) in Beziehung zu beiden Ehegatten erst nach der
Eheschließung begründetwird.

827
(weggefallen)

828
Besteuerung bei fortgesetzter Gütergemeinschaft
Bei fortgesetzter Gütergemeinschaft gelten Einkünfte,

die in das Gesamtgut fallen, als Einkünfte des überleben-
den Ehegatten, wenn dieser unbeschränkt steuerpflichtig
ist.

8829und30
(weggefallen)

IV. Tarif

831
Familienleistungsausgleich

1Diesteuerliche Freistellungeines Einkommensbetrags
in Höhe des Existenzminimums eines Kindes einschließ-
lich der Bedarfe für Betreuung und Erziehung oder Ausbil-
dung wird durch die Freibeträge nach $ 32 Abs. 6 oder
durch Kindergeld nach dem X. Abschnitt bewirkt. 2Soweit
das Kindergeld dafür nicht erforderlich ist, dient es der
Förderung der Familie. 3m laufenden Kalenderjahr wird
Kindergeld als Steuervergütung monatlich gezahlt. *Wird
die gebotene steuerliche Freistellung durch das Kinder-
geld nicht in vollem Umfang bewirkt, sind bei der Veranla-
gung zur Einkommensteuer die Freibeträge nach $ 32
Abs. 6 abzuziehen. ®Beider Günstigerprüfung sind die
nach $&10a Abs. 1 zu berücksichtigenden Beiträge ein-
schließlich der dafür nach Abschnitt XI zustehenden Zula-
ge immer als Sonderausgabe abzuziehen. ®Inden Fällen
des Satzes 4 sind das Kindergeld oder vergleichbare Leis-



tungen nach $ 36 Abs. 2 zu verrechnen, auch soweit sie
dem Steuerpflichtigen imWege eines zivilrechtlichenAus-
gleichs zustehen. 7Wird nach ausländischem Recht ein
höheres Kindergeld als nach $ 66 gezahlt, so beschränkt
sich die Verrechnung auf die Höhe des inländischen Kin-
dergeldes.

832
Kinder, Freibeträge für

Kinder, Haushaltsfreibetrag
(1)Kinder sind

1. im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen verwandte
Kinder,

2. Pflegekinder (Personen, mitdenen der Steuerpflichtige
durch ein familienähnliches,auf längereDauer berech-
netes Band verbunden ist, sofern er sie inseinen Haus-
halt aufgenommen hat und das Obhuts- und Pflege-
verhältnis zu den Eltern nicht mehr besteht und der
Steuerpflichtige sie mindestens zu einem nicht unwe-
sentlichen Teil auf seine Kosten unterhält).
(2) !Besteht bei einem angenommenen Kind das Kind-

schaftsverhältniszu den leiblichenElternweiter, ist es vor-
rangig als angenommenes Kind zu berücksichtigen. ?Ist
ein im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen verwandtes
Kind zugleich ein Pflegekind, ist es vorrangig als Pflege-
kind zu berücksichtigen.
(3) Ein Kind wird in dem Kalendermonat, in dem es

lebend geboren wurde, und injedem folgenden Kalender-
monat, zu dessen Beginn es das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat, berücksichtigt.
(4)"Ein Kind, das das 18. Lebensjahr vollendet hat,wird

berücksichtigt, wenn es
1. noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat und

arbeitslos im Sinne des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch ist oder

2. noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet hat und
a) für einen Beruf ausgebildet wird oder
b) sich in einer Übergangszeit von höchstens vier

Monaten befindet, die zwischen zwei Ausbildungs-
abschnitten oder zwischen einem Ausbildungsab-
schnitt und der Ableistung des gesetzlichen Wehr-
oder Zivildienstes, einer vomWehr- oder Zivildienst
befreienden Tätigkeit als Entwicklungshelfer oder
als Dienstleistender im Ausland nach & 14b des
Zivildienstgesetzes oder der Ableistung eines frei-
willigen Dienstes im Sinne des Buchstabendliegt,
oder

c) eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplat-
zes nicht beginnenoder fortsetzen kannoder

d) ein freiwilliges soziales Jahr imSinne des Gesetzes
zur Förderung eines freiwilligensozialen Jahres, ein
freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Geset-
zes zur Förderung eines freiwilligen ökologischen
Jahres oder einen Freiwilligendienst im Sinne des
Beschlusses Nr. 1031/2000/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 13. April 2000 zur
Einführung des gemeinschaftliichen Aktionspro-
gramms „Jugend“ (ABl. EG Nr. L 117 S. 1) oder
einen anderen Dienst im Ausland im Sinne von
&14b des Zivildienstgesetzes leistetoder

4267

3. wegen körperlicher,geistiger oder seelischer Behinde-
rung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten;Vor-
aussetzung ist, dass die Behinderung vor Vollendung
des 27. Lebensjahres eingetretenist.

2Nach Satz 1 Nr. 1 und 2 wird ein Kind nur berücksichtigt,
wenn es Einkünfte und Bezüge, die zur Bestreitung des
Unterhalts oder der Berufsausbildung bestimmt oder
geeignet sind, von nicht mehr als 7 188 Euro im Kalender-
jahr hat. 3Dieser Betrag ist zu kürzen, soweit es nach den
Verhältnissen im Wohnsitzstaat des Kindes notwendig
und angemessen ist. *Zu den Bezügen gehören auch
steuerfreie Gewinne nach den $8 14, 16 Abs. 4, $ 17
Abs. 3 und$ 18Abs. 3, die nach$ 19Abs. 2 und$ 20
Abs. 4 steuerfrei bleibenden Einkünfte sowie Sonderab-
schreibungen und erhöhte Absetzungen, soweit sie die
höchstmöglichen Absetzungen für Abnutzung nach $ 7
übersteigen. °Bezüge, die für besondere Ausbildungs-
zwecke bestimmt sind, bleiben hierbei außer Ansatz; Ent-
sprechendes gilt für Einkünfte, soweit sie für solche
Zwecke verwendet werden. Liegen die Voraussetzungen
nach Satz 1 Nr. 1oder 2 nur ineinemTeil des Kalendermo-
nats vor, sind Einkünfteund Bezüge nur insoweit anzuset-
zen, als sie auf diesen Teil entfallen.7Für jeden Kalender-
monat, in dem die Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 1
oder 2 an keinemTag vorliegen, ermäßigt sich der Betrag
nach Satz 2 oder 3 umeinZwölftel. 8Einkünfteund Bezüge
des Kindes, die auf diese Kalendermonate entfallen, blei-
ben außerAnsatz. 9EinVerzicht auf Teile der zustehenden
Einkünfteund Bezüge steht der Anwendung der Sätze 2, 3
und7 nichtentgegen.!0NichtaufEurolautendeBeträge
sind entsprechend dem für Ende September des Jahres
vor dem Veranlagungszeitraum von der Europäischen
Zentralbankbekannt gegebenen Referenzkurs umzurech-
nen.
(5)!In den Fällen des Absatzes 4 Satz 1 Nr. 1 oder Nr. 2

Buchstabe a und b wird ein Kind, das
1. den gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivildienst

geleistethat, oder
2. sich an Stelle des gesetzlichen Grundwehrdienstes

freiwillig für die Dauer von nicht mehr als drei Jahren
zumWehrdienst verpflichtethat, oder

3. eine vom gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivil-
dienst befreiende Tätigkeit als Entwicklungshelfer im
Sinne des $ 1Abs. 1des Entwicklungshelfer-Gesetzes
ausgeübt hat,

für einen der Dauer dieser Dienste oder der Tätigkeit ent-
sprechenden Zeitraum,höchstens für die Dauerdes inlän-
dischen gesetzlichen Grundwehrdienstes oder bei aner-
kanntenKriegsdienstverweigerernfür die Dauerdes inlän-
dischen gesetzlichen Zivildienstes über das 21. oder
27. Lebensjahr hinaus berücksichtigt. 2Wird der gesetzli-
che Grundwehrdienst oder Zivildienst in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union oder einem Staat, auf den
das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum
Anwendung findet, geleistet, so ist die Dauer dieses
Dienstes maßgebend. $Absatz 4 Satz 2 bis 7 gilt entspre-
chend. 4Dem gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivil-
dienst steht der entsprechende Dienst, der in dem inArti-
kel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet geleistet
worden ist,gleich.
(6)!Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer wird für

jedes zu berücksichtigende Kind des Steuerpflichtigenein
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Freibetragvon 1 824 Euro für das sächliche Existenzmini-
mum des Kindes (Kinderfreibetrag)sowie ein Freibetrag
von 1 080 Euro für den Betreuungs- und Erziehungs- oder
Ausbildungsbedarf des Kindes vom Einkommen abgezo-
gen. ?2BeiEhegatten, die nach den $$ 26, 26b zusammen
zur Einkommensteuer veranlagtwerden, verdoppeln sich
die Beträgenach Satz 1,wenn das Kind zu beiden Ehegat-
ten in einem Kindschaftsverhältnis steht. 3Die Beträge
nach Satz 2 stehen dem Steuerpflichtigen auch dann zu,
wenn

1. der andere Elternteil verstorben oder nicht unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig ist oder

2. der Steuerpflichtige allein das Kind angenommen hat
oder das Kind nur zu ihm in einem Pflegekindschafts-
verhältnissteht.

4Für ein nicht nach $ 1 Abs. 1 oder 2 unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtiges Kind können die Beträge nach
den Sätzen 1 bis 3 nurabgezogen werden, soweit sie nach
den Verhältnissen seines Wohnsitzstaates notwendig und
angemessen sind. >Fürjeden Kalendermonat, in dem die
Voraussetzungen für einen Freibetrag nach den Sätzen 1
bis 4 nicht vorliegen, ermäßigen sich die dort genannten
Beträge umein Zwölftel. &Abweichendvon Satz 1wird bei
einem unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Eltern-
paar, bei dem die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1Satz 1
nicht vorliegen,auf Antrag eines Elternteilsder dem ande-
ren Elternteilzustehende Kinderfreibetragauf ihn übertra-
gen, wenn er, nicht jedoch der andere Elternteil seiner
Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind für das Kalender-
jahr imWesentlichen nachkommt; bei minderjährigenKin-
dern wird der dem Elternteil,in dessen Wohnung das Kind
nicht gemeldet ist, zustehende Freibetrag für den Betreu-
ungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf auf
Antrag des anderen Elternteilsauf diesen übertragen.7Die
den Elternnach den Sätzen 1 bis 6 zustehenden Freibeträ-
ge können auf Antrag auch auf einen Stiefelternteil oder
Großelternteilübertragenwerden, wenn dieser das Kind in
seinen Haushalt aufgenommen hat; dies kann auch mit
Zustimmung des berechtigten Elternteils geschehen, die
nur für künftigeKalenderjahrewiderrufenwerden kann.

(7) Ein Haushaltsfreibetrag von 2 340 Euro wird bei
einem Steuerpflichtigen, für den das Splitting-Verfahren
(832a Abs. 5 und 6) nicht anzuwenden und der auch nicht
als Ehegatte ($26 Abs. 1) getrennt zur Einkommensteuer
zu veranlagen ist, vom Einkommen abgezogen, wenn er
einen Freibetrag nach Absatz 6 oder Kindergeld für min-
destens ein Kind erhält, das in seiner Wohnung im Inland
gemeldet ist. ?2Kinder,die bei beiden Elternteilen oder
einem Elternteilund einemGroßelternteilmitWohnung im
Inland gemeldet sind, werden dem Elternteil oder Groß-
elternteilzugeordnet, indessen Wohnung sie imKalender-
jahr zuerst gemeldet waren, im Übrigen der Mutter oder
mit deren Zustimmung dem Vater oder dem Großeltern-
teil; dieses Wahlrecht kann für mehrereKinder nur einheit-
lich ausgeübt werden. 3In Fällen, in denen ein Kind nur
gleichzeitig beimVater und einemGroßelternteilgemeldet
ist, steht das Wahlrecht dem Vater zu. *Als Wohnung im
Inland im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch die Wohnung
eines Elternteilsoder Großelternteils, der nach $ 1 Abs. 2
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist. °Die Zustim-
mung nach Satz 2 oder 3 kann nur für künftige Kalender-
jahre widerrufenwerden.

8 32a
Einkommensteuertarif

(1) Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich nach
dem zu versteuernden Einkommen. 2Sie beträgt vorbe-
haltlich der 88 32b, 34, 34b und 34c jeweils in Euro für zu
versteuerndeEinkommen
1. bis 7 235 Euro (Grundfreibetrag):

0;
2. von 7 236 Euro bis 9 251 Euro:

(768,85-y +1 990) -y;
3. von 9 252 Euro bis 55 007 Euro:

(278,65-z+2300) -z+432;
4. von 55 008 Euro an:

0,485 :x-9872.
3,y“ ist ein Zehntausendstel des 7 200 Euro übersteigen-
den Teils des nach Absatz 2 ermitteltenzu versteuernden
Einkommens. *,z“ ist ein Zehntausendstel des 9 216 Euro
übersteigenden Teils des nach Absatz 2 ermittelten zu
versteuernden Einkommens. °,x“ ist das nach Absatz 2
ermitteltezu versteuerndeEinkommen.
(2)Das zu versteuernde Einkommen ist auf den nächs-

ten durch 36 ohne Restteilbaren vollen Euro-Betrag abzu-
runden, wenn es nicht bereits durch 36 ohne Rest teilbar
ist, und um 18 Euro zu erhöhen.
(3)!Die zur Berechnung der tariflichenEinkommensteu-

er erforderlichen Rechenschritte sind in der Reihenfolge
auszuführen, die sich nach dem Horner-Schema ergibt.
2Dabeisind die sich aus den Multiplikationenergebenden
Zwischenergebnissefür jeden weiteren Rechenschritt mit
drei Dezimalstellen anzusetzen; die nachfolgenden Dezi-
malstellensind fortzulassen. 3Dersich ergebende Steuer-
betrag ist auf den nächsten vollen Euro-Betrag abzurun-
den.
(4)(weggefallen)
(5) Bei Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b zusammen

zur Einkommensteuerveranlagtwerden, beträgtdie tarifli-
che Einkommensteuer vorbehaltlich der 88 32b, 34, 34b
und 34c das Zweifache des Steuerbetrags, der sich für die
Hälfte ihres gemeinsam zu versteuernden Einkommens
nach den Absätzen 1 bis 3 ergibt (Splitting-Verfahren).
(6) 'Das Verfahren nach Absatz 5 ist auch anzuwenden

zur Berechnung der tariflichen Einkommensteuer für das
zu versteuerndeEinkommen
1. bei einem verwitweten Steuerpflichtigen für den Ver-

anlagungszeitraum,der demKalenderjahrfolgt, indem
der Ehegatte verstorben ist, wenn der Steuerpflichtige
und sein verstorbener Ehegatte im Zeitpunkt seines
Todes die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 Satz 1
erfüllthaben,

2. bei einemSteuerpflichtigen, dessen Ehe indem Kalen-
derjahr, indem ersein Einkommenbezogen hat,aufge-
löst worden ist,wenn indiesem Kalenderjahr
a) der Steuerpflichtige und sein bisheriger Ehegatte

die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 Satz 1 erfüllt
haben,

b) der bisherige Ehegattewieder geheiratethat und
c) der bisherige Ehegatte und dessen neuer Ehegatte

ebenfalls die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1
Satz1 erfüllen.



2Dies gilt nicht, wenn eine Ehe durch Tod aufgelöst
worden ist und die Ehegatten der neuen Ehe die
besondere Veranlagung nach 8 26c wählen.

2\/oraussetzungfür die Anwendung des Satzes 1 ist, dass
der Steuerpflichtige nicht nach den 88 26, 26agetrenntzur
Einkommensteuerveranlagtwird.

832b
Progressionsvorbehalt

(1) Hat ein zeitweise oder während des gesamten Ver-
anlagungszeitraums unbeschränkt Steuerpflichtiger oder
ein beschränkt Steuerpflichtiger, auf den $ 50 Abs. 5
Satz 2 Nr. 2 Anwendung findet,
1. a) Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld, Kurzarbei-

tergeld,Winterausfallgeld, Insolvenzgeld,Arbeitslo-
senhilfe, Übergangsgeld, Altersübergangsgeld,
Altersübergangsgeld-Ausgleichsbetrag, Unter-
haltsgeld als Zuschuss, Eingliederungshilfe und
Überbrückungsgeld nach dem DrittenBuch Sozial-
gesetzbuch oder dem Arbeitsförderungsgesetz,
das aus dem Europäischen Sozialfonds finanzierte
Unterhaltsgeld und die aus Landesmitteln ergänz-
ten Leistungen aus dem Europäischen Sozialfonds
zur Aufstockung des Überbrückungsgeldes nach
dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch oder dem
Arbeitsförderungsgesetz sowie Leistungen nach
&10des DrittenBuches Sozialgesetzbuch, die dem
Lebensunterhaltdienen,

b) Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld,
Übergangsgeld oder vergleichbare Lohnersatzleis-
tungen nach dem Fünften, Sechsten oder Siebten
Buch Sozialgesetzbuch, dem Gesetz überdie Kran-
kenversicherung der Landwirte oder dem Zweiten
Gesetz über die Krankenversicherung der Land-
wirte,

c) Mutterschaftsgeld, Zuschuss zum Mutterschafts-
geld, die Sonderunterstützung nach dem Mutter-
schutzgesetz sowie den Zuschuss nach $ 4a der
Mutterschutzverordnung oder einer entsprechen-
den Landesregelung,

d) Arbeitslosenbeihilfe oder Arbeitslosenhilfe nach
dem Soldatenversorgungsgesetz,

e) Entschädigungen für Verdienstausfall nach dem
Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGB. |
S. 1045),

f} Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld
nach dem Bundesversorgungsgesetz,

g) nach $ 3 Nr. 28 steuerfreie Aufstockungsbeträge
oder Zuschläge,

h) Verdienstausfallentschädigung nach dem Unter-
haltssicherungsgesetz,

) Vorruhestandsgeld nach der Verordnung über die
Gewährung von Vorruhestandsgeld vom 8. Februar
1990 (GBl. I Nr. 7 S. 42), die nach Anlage Il Kapi-
tel VIII Sachgebiet E Abschnitt III Nr. 5 des Eini-
gungsvertrages vom 31. August 1990 in Verbin-
dung mitArtikel 1des Gesetzes vom 23. September
1990(BGBl.1990II S. 885,1209)mitÄnderungen
und Maßgaben fortgilt,oder

2. ausländische Einkünfte, die im Veranlagungszeitraum
nicht der deutschen Einkommensteuer unterlegen
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haben; dies gilt nur für Fälle der zeitweisen unbe-
schränkten Steuerpflicht einschließlichderin$2 Abs. 7
Satz 3 geregeltenFälle,

3. Einkünfte,die nach einemAbkommen zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung oder einem sonstigen zwi-
schenstaatlichen Übereinkommen unter dem Vorbe-
haltder Einbeziehung bei der Berechnung der Einkom-
mensteuersteuerfreisind, oder beiAnwendung von $ 1
Abs. 3 oder $ 1a oder $ 50 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 imVer-
anlagungszeitraum nicht der deutschen Einkommen-
steuer unterliegende Einkünfte, wenn deren Summe
positiv ist,

bezogen, so ist auf das nach $ 32a Abs. 1 zu versteuernde
Einkommenein besonderer Steuersatz anzuwenden.
(1a) Als unmittelbar von einem unbeschränkt Steuer-

pflichtigenbezogene ausländische Einkünfte imSinne des
Absatzes 1 Nr. 3 geltenauch die ausländischen Einkünfte,
die eine Organgesellschaft im Sinne des $ 14 oder des
&17des Körperschaftsteuergesetzes bezogen hat und die
nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung steuerfrei sind, in dem Verhältnis, in dem dem
unbeschränkt Steuerpflichtigen das Einkommen der
Organgesellschaft bezogen auf das gesamte Einkommen
der Organgesellschaft im Veranlagungszeitraum zuge-
rechnetwird.
(2) Der besondere Steuersatz nach Absatz 1 ist der

Steuersatz, der sich ergibt, wenn bei der Berechnung der
Einkommensteuerdas nach $ 32a Abs. 1 zu versteuernde
Einkommenvermehrtoder vermindertwird um
1. imFall des Absatzes 1 Nr. 1die Summe der Leistungen

nach Abzug des Arbeitnehmer-Pauschbetrags ($ 9a
Satz 1 Nr. 1),soweit er nicht bei der Ermittlungder Ein-
künfteaus nichtselbständigerArbeit abziehbar ist;

2. im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 die dort bezeichne-
ten Einkünfte, wobei die darin enthaltenen außeror-
dentlichen Einkünftemiteinem Fünftelzu berücksichti-
gen sind.
(3) 1Die Träger der Sozialleistungen im Sinne des Ab-

satzes 1 Nr. 1 haben bei Einstellung der Leistung oder
spätestens am Ende des jeweiligen Kalenderjahres dem
Empfänger die Dauer des Leistungszeitraums sowie Art
und Höhe der während des Kalenderjahres gezahlten
Leistungen zu bescheinigen. ?In der Bescheinigung ist der
Empfängerauf die steuerliche Behandlung dieser Leistun-
gen und seine Steuererklärungspflichthinzuweisen.

833
Außergewöhnliche Belastungen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangsläufig
größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehrzahl
der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse,
gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen Familien-
stands (außergewöhnliche Belastung), so wird auf Antrag
die Einkommensteuerdadurch ermäßigt,dass der Teil der
Aufwendungen, der die dem Steuerpflichtigen zumutbare
Belastung (Absatz 3) übersteigt, vom Gesamtbetrag der
Einkünfteabgezogen wird.
(2) 1Aufwendungen erwachsen dem Steuerpflichtigen

zwangsläufig, wenn er sich ihnenaus rechtlichen,tatsäch-
lichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann und
soweit die Aufwendungen den Umständen nach notwen-
dig sind und einen angemessenen Betrag nicht überstei-
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gen. 2Aufwendungen,die zu den Betriebsausgaben, Wer-
bungskosten oder Sonderausgaben gehören, bleiben
dabei außer Betracht; das gilt für Aufwendungen imSinne
des 8 10 Abs. 1 Nr. 7 und 9 nur insoweit, als sie als Son-
derausgaben abgezogen werden können. 3Aufwendun-
gen, die durch Diätverpflegung entstehen, können nicht
als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden.
(3)!Die zumutbare Belastung beträgt

über

bei einem Gesamtbetrag bis eur überderEinkünfte An bis m
51130
EUR

1. bei Steuerpflichtigen,
die keine Kinder haben und bei
denen die Einkommensteuer
a) nach $ 32aAbs. 1, 5 6 7
b) nach 8 32aAbs. 5 oder 6

(Splitting-Verfahren) 4 5 6
zu berechnen ist;

2. bei Steuerpflichtigenmit
a) einemKind

oder zwei Kindern, 2 3
b) drei oder mehr Kindern

vom Hundert
des Gesamtbetrags

der Einkünfte.

2Als Kinder des Steuerpflichtigen zählen die, für die er
einen Freibetragnach 8 32 Abs. 6 oder Kindergeld erhält.

833a
Außergewöhnliche Belastung in besonderen Fällen
(1)!Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendungen

für den Unterhaltund eineetwaige Berufsausbildung einer
dem Steuerpflichtigen oder seinem Ehegatten gegenüber
gesetzlich unterhaltsberechtigten Person, so wird auf
Antrag die Einkommensteuer dadurch ermäßigt, dass die
Aufwendungen bis zu 7 188 Euro im Kalenderjahr vom
Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden. 2Der
gesetzlich unterhaltsberechtigtenPerson gleichgestellt ist
eine Person, wenn bei ihr zum Unterhalt bestimmte inlän-
dische öffentliche Mittel mit Rücksicht auf die Unterhalts-
leistungen des Steuerpflichtigen gekürzt werden. 3Vor-
aussetzung ist, dass weder der Steuerpflichtige noch eine
andere Person Anspruch auf einen Freibetrag nach 8 32
Abs. 6 oder auf Kindergeld für die unterhaltenePerson hat
und die unterhaltene Person kein oder nur ein geringes
Vermögen besitzt. *Hat die unterhaltene Person andere
Einkünfte oder Bezüge im Sinne des $ 32 Abs. 4 Satz 2
und 4, so vermindert sich der Betrag von 7 188 Euro um
den Betrag, um den diese Einkünfte und Bezüge den
Betrag von 624 Euro im Kalenderjahr übersteigen, sowie
um die von der unterhaltenenPerson als Ausbildungshilfe
aus Öffentlichen Mitteln oder von Förderungseinrichtun-
gen, die hierfür öffentliche Mittel erhalten, bezogenen
Zuschüsse. Ist die unterhaltene Person nicht unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig, so können die Auf-
wendungen nur abgezogen werden, soweit sie nach den
Verhältnissendes Wohnsitzstaates der unterhaltenenPer-
son notwendig und angemessen sind, höchstens jedoch

der Betrag, der sich nach den Sätzen 1 bis 4 ergibt; ob der
Steuerpflichtige zum Unterhalt gesetzlich verpflichtet ist,
ist nach inländischen Maßstäben zu beurteilen. 6Werden
die Aufwendungen für eine unterhaltenePerson von meh-
reren Steuerpflichtigen getragen, so wird bei jedem der
Teil des sich hiernach ergebenden Betrags abgezogen,
der seinem Anteil am Gesamtbetrag der Leistungen ent-
spricht.
(2) "Zur Abgeltung des Sonderbedarfs eines sich in

Berufsausbildung befindenden, auswärtig untergebrach-
ten, volljährigen Kindes, für das Anspruch auf einen Frei-
betragnach $ 32 Abs. 6 oder Kindergeld besteht, kannder
Steuerpflichtige einen Freibetrag in Höhe von 924 Euro je
Kalenderjahr vom Gesamtbetrag der Einkünfte abziehen.
2Dieser Freibetrag vermindert sich um die eigenen Ein-
künfte und Bezüge imSinne des $ 32 Abs. 4 Satz 2 und 4
des Kindes, soweit diese 1848 Euro imKalenderjahrüber-
steigen, sowie um die von dem Kind als Ausbildungshilfe
aus öffentlichen Mitteln oder von Förderungseinrichtun-
gen, die hierfür öffentliche Mittel erhalten, bezogenen
Zuschüsse. 3Für ein nicht unbeschränkt einkommensteu-
erpflichtiges Kind mindern sich die vorstehenden Beträge
nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 5. *Erfüllen mehrere
Steuerpflichtige für dasselbe Kind die Voraussetzungen
nach Satz 1, so kann der Freibetrag insgesamt nur einmal
abgezogen werden. SJedem Elternteilsteht grundsätzlich
die Hälfte des Abzugsbetrags nach den Sätzen 1 bis 3 zu.
6Auf gemeinsamen Antrag der Eltern ist eine andere Auf-
teilungmöglich.
(3)!Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendungen

durch die Beschäftigung einer Hilfe im Haushalt, so kön-
nen sie bis zu den folgenden Höchstbeträgen vom
Gesamtbetrag der Einkünfteabgezogen werden:
1. 624 Euro im Kalenderjahr,wenn

a) der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd
getrennt lebender Ehegattedas 60. Lebensjahr voll-
endet hatoder

b) wegen Krankheit des Steuerpflichtigen oder seines
nicht dauernd getrennt lebenden Ehegatten oder
eines zu seinem Haushalt gehörigen Kindes im
Sinne des $ 32 Abs. 1 oder 6 Satz 8 oder einer
anderen zu seinem Haushalt gehörigen unterhalte-
nen Person, für die eine Ermäßigung nach Absatz 1
gewährt wird, die Beschäftigung einer Hilfe im
Haushalt erforderlich ist,

2. 924 Euro im Kalenderjahr, wenn eine der in Nummer 1
Buchstabe b genannten Personen hilflos im Sinne des
&33b oder schwer behindert ist.

2Erwachsen einem Steuerpflichtigen wegen der Unter-
bringung in einem Heim oder zur dauernden Pflege Auf-
wendungen, die Kosten für Dienstleistungen enthalten,
die mitdenen einer Hilfe im Haushalt vergleichbarsind, so
können sie bis zu den folgenden Höchstbeträgen vom
Gesamtbetrag der Einkünfteabgezogen werden:
1. 624 Euro, wenn der Steuerpflichtige oder sein nicht

dauernd getrennt lebender Ehegatte in einem Heim
untergebracht ist,ohne pflegebedürftigzu sein,

2. 924 Euro, wenn die Unterbringungzur dauernden Pfle-
ge erfolgt.

3Die jeweiligen Höchstbeträge der Sätze 1 und 2 können
auch bei Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des
& 26 Abs. 1 vorliegen, insgesamt nur einmal abgezogen



werden, es sei denn, die Ehegatten sind wegen Pflegebe-
dürftigkeit eines der Ehegatten an einer gemeinsamen
Haushaltsführunggehindert.
(4)Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die in den

Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen nicht
vorgelegen haben, ermäßigen sich die dort bezeichneten
Beträge um je ein Zwölftel. ?Eigene Einkünfte und Bezüge
der unterhaltenen Person oder des Kindes, die auf diese
Kalendermonate entfallen, vermindern die nach Satz 1
ermäßigten Höchstbeträge und Freibeträge nicht. 3Als
Ausbildungshilfe bezogene Zuschüsse mindern nur die
zeitanteiligen Höchstbeträge und Freibeträge der Kalen-
dermonate, für die die Zuschüsse bestimmtsind.
(5) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 kann wegen der in

diesen Vorschriften bezeichneten Aufwendungen der
Steuerpflichtige eine Steuerermäßigungnach $ 33 nicht in
Anspruch nehmen.

833b
Pauschbeträge für behinderte

Menschen, Hinterbliebene und Pflegepersonen
(1) Wegen der außergewöhnlichen Belastungen, die

einem behinderten Menschen unmittelbar infolge seiner
Behinderung erwachsen, kann er an Stelle einer Steuerer-
mäßigung nach $ 33 einen Pauschbetrag nach Absatz 3
geltendmachen (Behinderten-Pauschbetrag).
(2)Die Pauschbeträge erhalten

1. behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung
auf mindestens 50 festgestellt ist;

2. behinderte Menschen, deren Grad der Behinderung
auf weniger als 50, aber mindestens auf 25 festgestellt
ist,wenn
a) dem behindertenMenschen wegen seiner Behinde-

rung nach gesetzlichen Vorschriften Renten oder
andere laufende Bezüge zustehen, und zwar auch
dann, wenn das Recht auf die Bezüge ruhtoder der
Anspruch auf die Bezüge durch Zahlung eines
Kapitals abgefunden worden ist,oder

b) die Behinderung zu einer dauernden Einbuße der
körperlichen Beweglichkeit geführt hat oder auf
einertypischen Berufskrankheitberuht.

(3)1DieHöhe des Pauschbetrags richtetsich nach dem
dauernden Grad der Behinderung. ?Als Pauschbeträge
werden gewährt bei einemGrad der Behinderung
von 25 und 30 310 Euro,
von35 und 40 430 Euro,
von 45 und 50 570Euro,
von55 und 60 720 Euro,
von65 und 70 890 Euro,
von 75und 80 1 060 Euro,
von85 und 90 1 230 Euro,
von 95 und 100 1 420 Euro.
3FürbehinderteMenschen, die hilflos imSinne des Absat-
zes 6 sind, und für Blinde erhöht sich der Pauschbetrag
auf3 700 Euro.
(4) 1Personen, denen laufende Hinterbliebenenbezüge

bewilligt worden sind, erhalten auf Antrag einen Pausch-
betrag von 370 Euro (Hinterbliebenen-Pauschbetrag),
wenn die Hinterbliebenenbezügegeleistetwerden
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1. nach dem Bundesversorgungsgesetz oder einem
anderen Gesetz, das die Vorschriften des Bundesver-
sorgungsgesetzes über Hinterbliebenenbezüge für
entsprechend anwendbar erklärt,oder

2. nach den Vorschriften über die gesetzliche Unfallversi-
cherung oder

3. nach den beamtenrechtlichen Vorschriften an Hin-
terbliebene eines an den Folgen eines Dienstunfalls
verstorbenen Beamtenoder

4. nach den Vorschriften des Bundesentschädigungsge-
setzes über die Entschädigung für Schäden an Leben,
Körper oder Gesundheit.

2Der Pauschbetrag wird auch dann gewährt, wenn das
Recht auf die Bezüge ruht oder der Anspruch auf die
Bezüge durch Zahlung eines Kapitals abgefunden worden
ist.
(5)1Stehtder Behinderten-Pauschbetrag oder der Hin-

terbliebenen-Pauschbetrag einem Kind zu, für das der
Steuerpflichtige einen Freibetrag nach $ 32 Abs. 6 oder
Kindergeld erhält, so wird der Pauschbetrag auf Antrag
auf den Steuerpflichtigen übertragen, wenn ihn das Kind
nicht in Anspruch nimmt. ?Dabei ist der Pauschbetrag
grundsätzlich auf beide Elternteileje zur Hälfteaufzuteilen.
3Auf gemeinsamen Antrag der Eltern ist eine andere Auf-
teilung möglich. “In diesen Fällen besteht für Aufwendun-
gen, für die der Behinderten-Pauschbetrag gilt, kein
Anspruch auf eine Steuerermäßigungnach $ 33.
(6) 'Wegen der außergewöhnlichen Belastungen, die

einem Steuerpflichtigen durch die Pflege einer Person
erwachsen, die nicht nurvorübergehend hilflos ist, kanner
an Stelle einer Steuerermäßigung nach $ 33 einen
Pauschbetrag von 924 Euro im Kalenderjahr geltend
machen (Pflege-Pauschbetrag), wenn er dafür keine Ein-
nahmenerhält.2Hilflos imSinne des Satzes 1 ist eine Per-
son, wenn sie für eine Reihe von häufig und regelmäßig
wiederkehrenden Verrichtungen zur Sicherung ihrer per-
sönlichen Existenz im Ablauf eines jeden Tages fremder
Hilfe dauernd bedarf. 3Diese Voraussetzungen sind auch
erfüllt, wenn die Hilfe in Form einer Überwachung oder
einer Anleitung zu den in Satz 2 genanntenVerrichtungen
erforderlich ist oder wenn die Hilfe zwar nicht dauernd
geleistetwerden muss, jedoch eine ständige Bereitschaft
zur Hilfeleistung erforderlich ist. +Voraussetzungist, dass
der Steuerpflichtige die Pflege im Inland entweder in sei-
nerWohnung oder in der Wohnung des Pflegebedürftigen
persönlich durchführt. ®Wirdein Pflegebedürftiger von
mehreren Steuerpflichtigen im Veranlagungszeitraum
gepflegt,wird der Pauschbetrag nach der Zahl der Pflege-
personen, bei denen die Voraussetzungen der Sätze 1
bis 4 vorliegen,geteilt.
(7)Die Bundesregierungwird ermächtigt,durch Rechts-

verordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu bestim-
men,wie nachzuweisen ist, dass die Voraussetzungen für
die Inanspruchnahmeder Pauschbeträge vorliegen.

833c
Kinderbetreuungskosten

(1) !Aufwendungen für Dienstleistungen zur Betreuung
eines zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehörenden
Kindes imSinne des $ 32 Abs. 1,welches das 14. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat oder wegen einer vor Vollen-
dung des 27. Lebensjahres eingetretenen körperlichen,
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geistigen oder seelischen Behinderung außerstande ist,
sich selbst zu unterhalten, können als außergewöhnliche
Belastungen abgezogen werden, soweit sie je Kind 1 548
Euro übersteigen, wenn der Steuerpflichtige entweder
erwerbstätig ist, sich in Ausbildung befindet, körperlich,
geistig oder seelisch behindertoder krank ist.2Beizusam-
menlebenden Eltern ist Satz 1 nur dann anzuwenden,
wenn bei beiden Elternteilen die Voraussetzungen nach
Satz 1 vorliegen. 3Bei nicht zusammenlebenden Elterntei-
len kann jeder Elternteil entsprechende Aufwendungen
abziehen, soweit sie je Kind 774 Euro übersteigen; in den
Fällen des $ 32 Abs. 6 Satz 3 und 6 zweiter Halbsatz gilt
abweichend davon Satz 1. *Erwachsen die Aufwendun-
gen wegen Krankheit im Sinne des Satzes 1, muss die
Krankheit innerhalb eines zusammenhängenden Zeit-
raumsvon mindestens drei Monaten bestanden haben, es
sei denn, der Krankheitsfall tritt unmittelbar imAnschluss
an eine Erwerbstätigkeit oder Ausbildung ein. >Aufwen-
dungen für Unterricht, die Vermittlung besonderer Fähig-
keiten, sportliche und andere Freizeitbetätigungen wer-
den nicht berücksichtigt.
(2)Der nach Absatz 1 abzuziehende Betrag darf je Kind

in den Fällen des $ 32 Abs. 6 Satz 2, 3 und 6 zweiter
Halbsatz 1 500 Euro und ansonsten 750 Euro nicht über-
steigen.
(3) !Ist das zu betreuende Kind nicht nach $ 1 Abs. 1

oder 2 unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, sind die
in den Absätzen 1 und 2 genannten Beträge zu kürzen,
soweit es nach den Verhältnissen im Wohnsitzstaat des
Kindes notwendig und angemessen ist. ?2Fürjeden vollen
Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 nicht vorgelegen haben, ermäßigen sich die in den
Absätzen 1 und 2 genannten Beträge sowie der jeweilige
Betrag nach Satz 1 umein Zwölftel.

834
Außerordentliche Einkünfte

(1)Sind indem zu versteuernden Einkommen außeror-
dentliche Einkünfte enthalten,so ist die auf alle imVeran-
lagungszeitraum bezogenen außerordentlichen Einkünfte
entfallende Einkommensteuer nach den Sätzen 2 bis 4 zu
berechnen. ?Die für die außerordentlichen Einkünfteanzu-
setzende Einkommensteuer beträgt das Fünffache des
Unterschiedsbetrags zwischen der Einkommensteuer für
das um diese Einkünfte vermindertezu versteuernde Ein-
kommen (verbleibendes zu versteuerndes Einkommen)
und der Einkommensteuer für das verbleibende zu ver-
steuernde Einkommenzuzüglich eines Fünftels dieser Ein-
künfte.3lstdas verbleibende zu versteuernde Einkommen
negativ und das zu versteuernde Einkommen positiv, so
beträgt die Einkommensteuer das Fünffache der auf ein
Fünftel des zu versteuernden Einkommens entfallenden
Einkommensteuer. *Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für
außerordentliche Einkünfte imSinne des Absatzes 2 Nr. 1,
wenn der Steuerpflichtige auf diese Einkünfte ganz oder
teilweise 8 6b oder 8 6c anwendet.
(2) Als außerordentliche Einkünfte kommen nur in

Betracht:
1. Veräußerungsgewinne imSinne der 88 14, 14aAbs. 1,

der 88 16 und 18 Abs. 3 mit Ausnahme des steuer-
pflichtigen Teils der Veräußerungsgewinne, die nach
&3 Nr. 40 Buchstabeb in Verbindung mit $ 3c Abs. 2
teilweise steuerbefreitsind;

2. Entschädigungen imSinne des $ 24 Nr. 1;
3. Nutzungsvergütungen und Zinsen im Sinne des $ 24

Nr. 3, soweit sie für einen Zeitraum von mehr als drei
Jahren nachgezahltwerden;

4. Vergütungenfür mehrjährigeTätigkeiten;
5. Einkünfte aus außerordentlichen Holznutzungen im

Sinne des 8 34b Abs. 1 Nr. 1.
(3) 1Sind in dem zu versteuernden Einkommen außer-

ordentliche Einkünfte im Sinne des Absatzes 2 Nr. 1 ent-
halten, so kann auf Antrag abweichend von Absatz 1 die
auf den Teil dieser außerordentlichen Einkünfte, der den
Betrag von insgesamt 5 Millionen Euro nicht übersteigt,
entfallende Einkommensteuer nach einem ermäßigten
Steuersatz bemessen werden, wenn der Steuerpflichtige
das 55. Lebensjahr vollendet hat oder wenn er im sozial-
versicherungsrechtlichen Sinne dauernd berufsunfähig
ist. 2Der ermäßigte Steuersatz beträgt die Hälfte des
durchschnittlichen Steuersatzes, der sich ergäbe, wenn
die tarifliche Einkommensteuer nach dem gesamten zu
versteuernden Einkommen zuzüglich der dem Progres-
sionsvorbehalt unterliegenden Einkünfte zu bemessen
wäre, mindestens jedoch 19,9 vom Hundert. 3Auf das um
die inSatz 1 genannten Einkünfte vermindertezu versteu-
ernde Einkommen (verbleibendes zu versteuerndes Ein-
kommen)sind vorbehaltlich des Absatzes 1 die allgemei-
nen Tarifvorschriftenanzuwenden. *Die Ermäßigung nach
den Sätzen 1 bis 3 kannder Steuerpflichtige nur einmal im
Leben inAnspruch nehmen.Erzielt der Steuerpflichtige in
einem Veranlagungszeitraum mehr als einen Veräuße-
rungs- oder Aufgabegewinn im Sinne des Satzes 1, kann
er die Ermäßigung nach den Sätzen 1 bis 3 nur für einen
Veräußerungs- oder Aufgabegewinn beantragen. $Ab-
satz 1Satz 4 ist entsprechend anzuwenden.

$34a
(weggefallen)

8 34b
Außerordentliche Einkünfte aus Forstwirtschaft
(1)Außerordentliche Einkünfteaus Forstwirtschaft sind:

1. Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft, die aus außer-
ordentlichen Holznutzungen entstanden sind. ?Das
sind Nutzungen, die außerhalb des festgesetzten Nut-
zungssatzes (Absatz 4 Nr. 1) anfallen, wenn sie aus
wirtschaftlichen Gründen erfolgt sind. 3Beider Bemes-
sung ist die außerordentliche Nutzung des laufenden
Wirtschaftsjahres um die in den letzten drei Wirt-
schaftsjahren eingesparten Nutzungen (nachgeholte
Nutzungen) zu kürzen. *4AußerordentlicheNutzungen
und nachgeholte Nutzungen liegen nur insoweit vor,
als die um die Holznutzungen infolge höherer Gewalt
(Nummer 2) verminderte Gesamtnutzung den Nut-
zungssatz übersteigt;

2. Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft, die aus Holz-
nutzungen infolge höherer Gewalt (Kalamitätsnutzun-
gen) entstanden sind. 2Das sind Nutzungen, die durch
Eis-, Schnee-, Windbruch oder Windwurf, Erdbeben,
Bergrutsch, Insektenfraß, Brand oder ein anderes
Naturereignis, das in seinen Folgen den angeführten
Ereignissen gleichkommt, verursacht werden. 3Zudie-
sen rechnen nicht die Schäden, die in der Forstwirt-
schaft regelmäßigentstehen.



(2) Bei der Ermittlung der außerordentlichen Einkünfte
aus Forstwirtschaft sind
1. die persönlichen und sachlichen Verwaltungskosten,

Grundsteuer und Zwangsbeiträge, soweit sie zu den
festen Betriebsausgaben gehören, bei den Einnahmen
aus ordentlichen Holznutzungen und Holznutzungen
infolgehöhererGewalt, die innerhalbdes Nutzungssat-
zes (Absatz 4 Nr. 1) anfallen, zu berücksichtigen. ?Sie
sind entsprechend der Höhe der Einnahmen aus den
bezeichneten Holznutzungen auf diese zu verteilen;

2. die anderen Betriebsausgaben entsprechend der Höhe
der Einnahmen aus allen Holznutzungsarten auf diese
zu verteilen.
(3) !Die Einkommensteuer bemisst sich bei Einkünften

aus Kalamitätsnutzungen,
1. soweit sie den Nutzungssatz (Absatz 4 Nr. 1)überstei-

gen, nach der Hälftedes durchschnittlichen Steuersat-
zes, der sich ergäbe, wenn die tarifliche Einkommen-
steuer nach dem gesamten zu versteuernden Einkom-
men zuzüglich der dem Progressionsvorbehalt unter-
liegenden Einkünftezu bemessen wäre;

2. soweit sie den doppelten Nutzungssatz übersteigen,
nach dem halben Steuersatz der Nummer 1.

2Treffenverschiedene Holznutzungsarten innerhalbeines
Wirtschaftsjahres zusammen, sind diese auf die Kala-
mitätsnutzungen und auf die übrigen Holznutzungen auf-
zuteilen. 3Sind die übrigen Holznutzungen nicht geringer
als der Nutzungssatz, sind die ermäßigten Steuersätze
des Satzes 1 Nr. 1 und 2 auf die gesamten Kalamitätsnut-
zungen anzuwenden. *Sind die übrigen Holznutzungen
geringer als der Nutzungssatz, ergibt sich ein Restbetrag,
um den die Kalamitätsnutzungen zu mindern sind. Die
ermäßigtenSteuersätze des Satzes 1 Nr. 1 und 2 finden in
diesem Fall nur Anwendung auf die Einkünfte aus den
geminderten Kalamitätsnutzungen.
(4)Außerordentliche Einkünfte aus Forstwirtschaft sind

nur unterden folgenden Voraussetzungen anzuerkennen:
1. 1AufGrund eines amtlich anerkanntenBetriebsgutach-

tens oder durch ein Betriebswerk muss periodisch für
zehn Jahre ein Nutzungssatz festgesetzt sein. 2Dieser
muss den Nutzungen entsprechen, die unter Berück-
sichtigung der vollen Ertragsfähigkeit des Waldes in
Festmeternnachhaltigerzielbarsind;

2. die in einem Wirtschaftsjahr erzielten verschiedenen
Nutzungen müssen mengenmäßig nachgewiesen wer-
den;

3. Schäden infolge höherer Gewalt müssen unverzüglich
nach Feststellung des Schadensfalls dem zuständigen
Finanzamtmitgeteiltwerden.

V. Steuerermäßigungen

1.Steuerermäßigung
bei ausländischen Einkünften

834c
(1)!Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die mit auslän-

dischen Einkünften in dem Staat, aus dem die Einkünfte
stammen, zu einer der deutschen Einkommensteuer ent-
sprechenden Steuer herangezogenwerden, ist die festge-
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setzte und gezahlte und keinem Ermäßigungsanspruch
mehr unterliegendeausländische Steuer auf die deutsche
Einkommensteuer anzurechnen, die auf die Einkünfteaus
diesem Staat entfällt. ?Die auf diese ausländischen Ein-
künfte entfallende deutsche Einkommensteuer ist in der
Weise zu ermitteln,dass die sich bei der Veranlagung des
zu versteuernden Einkommens -einschließlich der aus-
ländischen Einkünfte - nach den $$ 32a, 32b, 34 und 34b
ergebende deutsche Einkommensteuer imVerhältnis die-
ser ausländischen Einkünfte zur Summe der Einkünfte
aufgeteiltwird. 3Dieausländischen Steuern sind nur inso-
weit anzurechnen, als sie auf die imVeranlagungszeitraum
bezogenen Einkünfteentfallen.

(2)Statt der Anrechnung (Absatz 1) ist die ausländische
Steuer auf Antrag bei der Ermittlungder Einkünfte abzu-
ziehen.

(3) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, bei denen eine
ausländische Steuer vom Einkommen nach Absatz 1 nicht
angerechnet werden kann, weil die Steuer nicht der deut-
schen Einkommensteuer entspricht oder nicht in dem
Staat erhoben wird, aus dem die Einkünftestammen, oder
weil keine ausländischen Einkünfte vorliegen, ist die fest-
gesetzte und gezahlte und keinem Ermäßigungsanspruch
mehr unterliegende ausländische Steuer bei der Ermitt-
lung der Einkünfte abzuziehen, soweit sie auf Einkünfte
entfällt,die der deutschen Einkommensteuer unterliegen.
(4)(weggefallen)

(5) Die obersten Finanzbehörden der Länder oder die
von ihnen beauftragten Finanzbehörden können mit
Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen die
auf ausländische Einkünfte entfallendedeutsche Einkom-
mensteuer ganz oder zum Teil erlassen oder in einem
Pauschbetrag festsetzen, wenn es aus volkswirtschaftli-
chen Gründen zweckmäßig ist oder die Anwendung des
Absatzes 1 besonders schwierig ist.

(6) !Die Absätze 1 bis 3 sind vorbehaltlich der Sätze 2
und 3 nicht anzuwenden, wenn die Einkünfte aus einem
ausländischen Staat stammen, mit dem ein Abkommen
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung besteht. 2Soweit
in einemAbkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung die Anrechnung einer ausländischen Steuer auf die
deutsche Einkommensteuervorgesehen ist, sind Absatz 1
Satz 2 und 3 undAbsatz 2 entsprechend auf die nach dem
Abkommen anzurechnende ausländische Steuer anzu-
wenden; bei nach dem Abkommen als gezahlt geltenden
ausländischen Steuerbeträgen ist die Anwendung von
Absatz 2 ausgeschlossen. 3Wirdbei Einkünftenaus einem
ausländischen Staat, mit dem ein Abkommen zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung besteht, nach den Vor-
schriften dieses Abkommens die Doppelbesteuerung
nicht beseitigt oder bezieht sich das Abkommen nicht auf
eine Steuer vom Einkommen dieses Staates, so sind die
Absätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden. “Absatz 3 ist
anzuwenden, wenn der Staat, mitdem einAbkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung besteht, Einkünfte
besteuert, die nicht aus diesem Staat stammen, es sei
denn, die Besteuerung hat ihre Ursache in einer Gestal-
tung, für die wirtschaftliche oder sonst beachtliche Grün-
de fehlen, oder das Abkommen gestattet dem Staat die
Besteuerungdieser Einkünfte.

(7)Durch Rechtsverordnung können Vorschriften erlas-
sen werden über
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1. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn die aus-
ländischen Einkünfte aus mehreren fremden Staaten
stammen,

2. den Nachweis über die Höhe der festgesetzten und
gezahltenausländischen Steuern,

3. die Berücksichtigung ausländischer Steuern, die
nachträglicherhoben oder zurückgezahlt werden.

8 34d
Ausländische Einkünfte

Ausländische Einkünfte imSinne des $ 34c Abs. 1 bis5
sind
1. Einkünfte aus einer in einem ausländischen Staat

betriebenen Land- und Forstwirtschaft (88 13 und 14)
und Einkünfte der in den Nummern 3, 4, 6, 7 und 8
Buchstabe c genanntenArt, soweit sie zu den Einkünf-
ten aus Land- und Forstwirtschaft gehören;

2. Einkünfteaus Gewerbebetrieb (8815 und 16),
a) die durch eine in einem ausländischen Staat bele-

gene Betriebsstätte oder durch einen in einemaus-
ländischen Staat tätigen ständigen Vertreter erzielt
werden, und Einkünfteder in den Nummern 3, 4, 6,
7 und 8 Buchstabe c genannten Art, soweit sie zu
den Einkünftenaus Gewerbebetrieb gehören,

b) die aus Bürgschafts- und Avalprovisionen erzielt
werden, wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäfts-
leitungoder Sitz in einem ausländischen Staat hat,
oder

c) die durch den Betrieb eigener oder gecharterter
Seeschiffe oder Luftfahrzeuge aus Beförderungen
zwischen ausländischen oder von ausländischen zu
inländischen Häfen erzielt werden, einschließlich
der Einkünfteaus anderen mit solchen Beförderun-
gen zusammenhängenden, sich auf das Ausland
erstreckenden Beförderungsleistungen;

3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit ($ 18),die in einem
ausländischen Staat ausgeübt oder verwertet wird
oder worden ist, und Einkünfteder in den Nummern 4,
6, 7 und 8 Buchstabe c genannten Art, soweit sie zu
den Einkünftenaus selbständiger Arbeit gehören;

4. Einkünfteaus der Veräußerungvon
a) Wirtschaftsgütern, die zum Anlagevermögen eines

Betriebs gehören, wenn die Wirtschaftsgüter in
einemausländischen Staat belegen sind,

b) Anteilen an Kapitalgesellschaften, wenn die Gesell-
schaft Geschäftsleitung oder Sitz in einem auslän-
dischen Staat hat;

5. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ($ 19), die in
einem ausländischen Staat ausgeübt oder, ohne im
Inland ausgeübt zu werden oder worden zu sein, in
einemausländischen Staat verwertetwird oder worden
ist, und Einkünfte, die von ausländischen öffentlichen
Kassen mit Rücksicht auf ein gegenwärtiges oder
früheres Dienstverhältnisgewährt werden. ?Einkünfte,
die von inländischenöffentlichen Kassen einschließlich
der Kassen der Deutschen Bundesbahn und der Deut-
schen Bundesbank mit Rücksicht auf ein gegenwärti-
ges oder früheres Dienstverhältnis gewährt werden,
gelten auch dann als inländische Einkünfte, wenn die
Tätigkeit in einem ausländischen Staat ausgeübt wird
oder worden ist;

6. Einkünfte aus Kapitalvermögen ($ 20), wenn der
Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz in
einemausländischen Staat hatoder das Kapitalvermö-
gen durch ausländischen Grundbesitz gesichert ist;

7. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (& 21),
soweit das unbewegliche Vermögen oder die Sachin-
begriffe ineinemausländischen Staat belegenoder die
Rechte zur Nutzung in einem ausländischen Staat
überlassen worden sind;

8. sonstige Einkünfte imSinne des $ 22, wenn
a) der zur Leistung der wiederkehrenden Bezüge Ver-

pflichtete Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz in
einemausländischen Staat hat,

b) bei privatenVeräußerungsgeschäften die veräußer-
ten Wirtschaftsgüter in einem ausländischen Staat
belegen sind,

c) bei Einkünften aus Leistungen einschließlich der
Einkünfte aus Leistungen im Sinne des $ 49 Abs. 1
Nr. 9 der zur Vergütung der Leistung Verpflichtete
Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz in einem aus-
ländischen Staat hat.

2. Steuerermäßigungbei Einkünften
ausLand-undForstwirtschaft

834e
(1)!Die tarifliche Einkommensteuerermäßigtsich inden

Veranlagungszeiträumen1999und 2000 vorbehaltlichdes
Absatzes 2 um die Einkommensteuer,die auf den Gewinn
dieser Veranlagungszeiträumeaus einem land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieb entfällt, höchstens jedoch um
1000 Deutsche Mark, wenn der Gewinn der in diesen
Veranlagungszeiträumen beginnenden Wirtschaftsjahre
weder geschätzt noch nach $ 13aermitteltworden ist und
den Betrag von 40 000 Deutsche Mark nicht übersteigt.
2Beträgtder Gewinn mehr als 40 000 Deutsche Mark, so
vermindert sich der Höchstbetrag für die Steuerermäßi-
gung um 10 vom Hundert des Betrags, um den der
Gewinn den Betrag von 40 000 Deutsche Mark übersteigt.
3Sind an einem solchen land- und forstwirtschaftlichen
Betrieb mehrere Steuerpflichtige beteiligt, so ist der
Höchstbetrag für die Steuerermäßigungauf die Beteiligten
nach ihremBeteiligungsverhältnisaufzuteilen.4DieAnteile
der Beteiligten an dem Höchstbetrag für die Steuer-
ermäßigung sind gesondert festzustellen ($ 179 der Ab-
gabenordnung).
(2) Die Steuerermäßigung darf beim Steuerpflichtigen

nicht mehr als insgesamt 1 000 Deutsche Mark betragen.
2Die auf den Gewinn des Veranlagungszeitraums nach
Absatz 1 Satz 1 entfallende Einkommensteuer bemisst
sich nach dem durchschnittlichen Steuersatz der tarifli-
chen Einkommensteuer; dabei ist dieser Gewinn um den
Teil des Freibetrags nach $ 13 Abs. 3 zu kürzen, der dem
Verhältnis des Gewinns zu den Einkünften des Steuer-
pflichtigen aus Land- und Forstwirtschaft vor Abzug des
Freibetrags entspricht. *Werden Ehegatten nach den
88 26, 26b zusammen veranlagt, wird die Steuerermäßi-
gung jedem der Ehegatten gewährt, soweit sie Inhaber
oder Mitinhaber verschiedener land- und forstwirtschaft-
licherBetriebe imSinne des Absatzes 1Satz 1 sind.



2a. Steuerermäßigungfür Steuerpflichtige
mit Kindern bei Inanspruchnahmeerhöhter

AbsetzungenfürWohngebäudeoderderSteuer-
begünstigungenfür eigengenutztesWohneigentum

834f
(1) 'Bei Steuerpflichtigen, die erhöhte Absetzungen

nach 8 7b oder nach 8 15des Berlinförderungsgesetzes in
Anspruch nehmen, ermäßigt sich die tarifliche Einkom-
mensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßi-
gungenmitAusnahme der $$ 34g und 35, aufAntrag umje
600 Deutsche Mark für das zweite und jedes weitere Kind
des Steuerpflichtigen oder seines Ehegatten.2Vorausset-
zung ist,
1. dass der Steuerpflichtige das Objekt, bei einem Zwei-

familienhaus mindestens eine Wohnung, zu eigenen
Wohnzwecken nutzt oder wegen des Wechsels des
Arbeitsortes nicht zu eigenen Wohnzwecken nutzen
kann und

2. dass es sich einschließlich des ersten Kindes um Kin-
der im Sinne des $ 32 Abs. 1 bis 5 oder 6 Satz 7 han-
delt, die zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehören
oder in dem für die erhöhtenAbsetzungen maßgeben-
den Begünstigungszeitraumgehört haben, wenn diese
Zugehörigkeitauf Dauerangelegt ist oder war.
(2) Bei Steuerpflichtigen, die die Steuerbegünstigung

nach 8 10eAbs. 1 bis 5 oder nach 8 15b des Berlinförde-
rungsgesetzes in Anspruch nehmen, ermäßigt sich die
tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen
SteuerermäßigungenmitAusnahme des $ 349g,auf Antrag
um je 512 Euro für jedes Kind des Steuerpflichtigen oder
seines Ehegatten im Sinne des $ 32 Abs. 1 bis 5 oder 6
Satz 7. ?Voraussetzung ist, dass das Kind zum Haushalt
des Steuerpflichtigengehört oder indem für die Steuerbe-
günstigung maßgebenden Zeitraum gehört hat, wenn
diese Zugehörigkeitauf Dauerangelegt ist oder war.
(3) !Bei Steuerpflichtigen, die die Steuerbegünstigung

nach & 10e Abs. 1, 2, 4 und 5 in Anspruch nehmen,
ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert
um die sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um je
512 Eurofür jedes Kind des Steuerpflichtigen oder seines
Ehegatten im Sinne des $ 32 Abs. 1 bis 5 oder 6 Satz 7.
2Voraussetzung ist, dass das Kind zum Haushalt des
Steuerpflichtigen gehört oder in dem für die Steuerbe-
günstigung maßgebenden Zeitraum gehört hat, wenn
diese Zugehörigkeit auf Dauer angelegt ist oder war.
3Soweit sich der Betrag der Steuerermäßigung nach
Satz 1 bei der Ermittlung der festzusetzenden Einkom-
mensteuer nicht steuerentlastend auswirkt, ist er von der
tariflichen Einkommensteuer der zwei vorangegangenen
Veranlagungszeiträume abzuziehen. *Steuerermäßigun-
gen, die nach den Sätzen 1 und 3 nicht berücksichtigt
werden können, können bis zum Ende des Abzugszeit-
raums imSinne des $ 10e und in den zwei folgenden Ver-
anlagungszeiträumen abgezogen werden. °Ist für einen
Veranlagungszeitraum bereits ein Steuerbescheid erlas-
sen worden, so ist er insoweit zu ändern, als die Steuerer-
mäßigung nach den Sätzen 3 und 4 zu gewähren oder zu
berichtigen ist; die Verjährungsfristen enden insoweit
nicht, bevor die Verjährungsfristfür den Veranlagungszeit-
raum abgelaufen ist, für den die Steuerermäßigung nach
Satz 1 beantragtworden ist.
(4) !Die Steuerermäßigungen nach den Absätzen 2

oder 3 kann der Steuerpflichtige insgesamt nur bis zur
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Höhe der Bemessungsgrundlage der Abzugsbeträge
nach $ 10e Abs. 1 oder 2 in Anspruch nehmen. ?Die
Steuerermäßigung nach den Absätzen 1, 2 und 3 Satz 1
kann der Steuerpflichtige im Kalenderjahr nur für ein
Objekt inAnspruch nehmen.

2b.Steuerermäßigungbei
Zuwendungen an politische Parteien

undanunabhängigeWählervereinigungen

834g
1Die tarifliiche Einkommensteuer, vermindert um die

sonstigen Steuerermäßigungen mit Ausnahme des $ 34f
Abs. 3, ermäßigtsich bei Zuwendungen an
1. politische Parteien imSinne des 8 2 des Parteiengeset-

zes und
2. Vereineohne Parteicharakter,wenn

a) der Zweck des Vereins ausschließlich darauf
gerichtet ist,durch TeilnahmemiteigenenWahlvor-
schlägen an Wahlen auf Bundes-, Landes- oder
Kommunalebene bei der politischen Willensbildung
mitzuwirken,und

b) der Verein auf Bundes-, Landes- oder Kommunal-
ebene bei der jeweils letztenWahl wenigstens ein
Mandat errungenoder der zuständigen Wahlbehör-
de oder dem zuständigenWahlorgan angezeigt hat,
dass er mit eigenenWahlvorschlägen auf Bundes-,
Landes- oder Kommunalebene an der jeweils
nächstenWahl teilnehmenwill.

2Nimmtder Verein an der jeweils nächsten Wahl nicht
teil,wird die Ermäßigungnurfür die bis zumWahltag an
ihn geleisteten Beiträge und Spenden gewährt. 3Die
Ermäßigung für Beiträge und Spenden an den Verein
wird erst wieder gewährt, wenn er sich mit eigenen
Wahlvorschlägen an einer Wahl beteiligt hat. *Die
Ermäßigung wird in diesem Falle nur für Beiträge und
Spenden gewährt, die nach Beginn des Jahres, indem
die Wahl stattfindet,geleistetwerden.

2Die Ermäßigung beträgt 50 vom Hundert der Ausgaben,
höchstens jeweils 825 Euro für Ausgaben nach den Num-
mern 1und 2, im Fall der Zusammenveranlagungvon Ehe-
gatten höchstens jeweils 1650 Euro. 38 10b Abs. 3 und 4
gilt entsprechend.

3.Steuerermäßigung
bei Einkünftenaus Gewerbebetrieb

835
(1) Die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die

sonstigen Steuerermäßigungenmit Ausnahme der 88 34f
und 34g, ermäßigt sich, soweit sie anteilig auf im zu ver-
steuernden Einkommen enthaltenegewerbliche Einkünfte
entfällt,
1. bei Einkünften aus gewerblichen Unternehmen im

Sinne des 8 15Abs. 1 Satz 1Nr.1
um das 1,8fache des jeweils für den dem Veranla-
gungszeitraum entsprechenden Erhebungszeitraum
nach $ 14 des Gewerbesteuergesetzes für das Unter-
nehmen festgesetzten Steuermessbetrags (Gewerbe-
steuer-Messbetrag); Absatz 3 Satz 4 ist entsprechend
anzuwenden;
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2. bei Einkünften aus Gewerbebetrieb als Mitunterneh-
mer imSinne des 8 15Abs. 1Satz 1 Nr.2 und 3
um das 1,8fache des jeweils für den dem Veranla-
gungszeitraum entsprechenden Erhebungszeitraum
festgesetzten anteiligenGewerbesteuer-Messbetrags.
(2) !Im Rahmen einer Organschaft im Sinne des $ 2

Abs. 2 Satz 2 und 3 des Gewerbesteuergesetzes gilt als
Gewerbesteuer-Messbetrag im Sinne von Absatz 1 der
Anteil am Gewerbesteuer-Messbetrag, der demVerhältnis
des Gewerbeertrags des Organträgers vor Zurechnung
der Gewerbeerträge der Organgesellschaften und vor
Anwendung des $ 11 des Gewerbesteuergesetzes zur
Summe dieses Gewerbeertrags des Organträgers und der
Gewerbeerträge aller Organgesellschaften entspricht.
2Dabei sind negativeGewerbeerträge von dem Organträ-
ger oder einer Organgesellschaft mit null Deutsche Mark
anzusetzen. 3Der Anteil am Gewerbesteuer-Messbetrag
ist als Vomhundertsatz mit zwei Nachkommastellen
gerundet zu ermitteln und gesondert festzustellen. *Die
Sätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn auch eine
Organschaft im Sinne der $$ 14, 17 oder 18 des Körper-
schaftsteuergesetzes besteht.
(3) !Bei Mitunternehmerschaften im Sinne des $ 15

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 ist der Betrag des Gewerbesteu-
er-Messbetrags und der auf die einzelnenMitunternehmer
entfallendeAnteil gesondert und einheitlich festzustellen.
2Der Anteil eines Mitunternehmers am Gewerbesteuer-
Messbetrag richtet sich nach seinem Anteil am Gewinn
der Mitunternehmerschaft nach Maßgabe des allgemei-
nen Gewinnverteilungsschlüssels; Vorabgewinnanteile
sind nicht zu berücksichtigen. 3Der anteilige Gewerbe-
steuer-Messbetrag ist als Vomhundertsatz mitzwei Nach-
kommastellengerundet zu ermitteln.*Bei der Feststellung
nach Satz 1 sind anteilige Gewerbesteuer-Messbeträge,
die aus einer Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft
stammen, einzubeziehen.
(4) "Zuständig für die gesonderte Feststellung nach

Absatz 2 ist das für die Festsetzung des Gewerbesteuer-
Messbetrags zuständige Finanzamt. ?Zuständig für die
gesonderte Feststellung nach Absatz 3 ist das für die
gesonderte Feststellung der Einkünfte zuständige Finanz-
amt. 3Für die Ermittlung der Steuerermäßigung nach
Absatz 1 sind die Festsetzung des Gewerbesteuer-Mess-
betrags und die Feststellung der Vomhundertsätze nach
Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 Satz 2 Grundlagenbeschei-
de. *Für die Ermittlung des anteiligen Gewerbesteuer-
Messbetrags nach Absatz 3 sind die Festsetzung des
Gewerbesteuer-Messbetrags und die Festsetzung des
anteiligen Gewerbesteuer-Messbetrags aus der Beteili-
gung an einer MitunternehmerschaftGrundlagenbeschei-
de.

VI. Steuererhebung

1. Erhebungder Einkommensteuer

836
Entstehung und Tilgung der Einkommensteuer

(1) Die Einkommensteuer entsteht, soweit in diesem
Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mit Ablauf des Ver-
anlagungszeitraums.

(2) 'Wurde das Einkommen in den Fällen des $ 31 um
einen Kinderfreibetrag nach $ 32 Abs. 6 vermindert, so
wird imentsprechenden Umfang das gezahlte Kindergeld
der Einkommensteuer hinzugerechnet; $ 11 Abs. 1 findet
insoweit keine Anwendung. 2Auf die Einkommensteuer
werden angerechnet:
1. die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Ein-

kommensteuer-Vorauszahlungen (837);
2. die durch Steuerabzug erhobene Einkommensteuer,

soweit sie auf die bei der Veranlagung erfassten Ein-
künfte oder auf die nach $ 3 Nr. 40 dieses Gesetzes
oder nach $ 8b Abs. 1 und 6 Satz 2 des Körper-
schaftsteuergesetzes bei der Ermittlung des Einkom-
mens außer Ansatz bleibenden Bezüge entfällt und
nicht die Erstattung beantragt oder durchgeführt wor-
den ist. 2Die durch Steuerabzug erhobene Einkom-
mensteuer wird nicht angerechnet, wenn die in $ 45a
Abs. 2 oder 3 bezeichnete Bescheinigung nicht vorge-
legt worden ist. 3In den Fällen des & 8b Abs. 6 Satz 2
des Körperschaftsteuergesetzes ist es für die Anrech-
nung ausreichend, wenn die Bescheinigung nach
8 45a Abs. 2 und 3 vorgelegt wird, die dem Gläubiger
der Kapitalerträgeausgestelltworden ist.
(3)Die Steuerbeträge nach Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 sind

auf volle Euro aufzurunden. 2Bei den durch Steuerabzug
erhobenen Steuern ist jeweils die Summe der Beträge
einereinzelnenAbzugsteuer aufzurunden.
(4) !Wenn sich nach der Abrechnung ein Überschuss

zuungunsten des Steuerpflichtigen ergibt, hat der Steuer-
pflichtige (Steuerschuldner)diesen Betrag, soweit er den
fällig gewordenen, aber nicht entrichteten Einkommen-
steuer-Vorauszahlungen entspricht, sofort, im Übrigen
innerhalbeines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbe-
scheids zu entrichten (Abschlusszahlung). 2Wenn sich
nach der Abrechnung ein Überschuss zugunsten des
Steuerpflichtigen ergibt, wird dieser dem Steuerpflichti-
gen nach Bekanntgabe des Steuerbescheids ausgezahlt.
3Bei Ehegatten, die nach den 8$ 26, 26b zusammen zur
Einkommensteuer veranlagt worden sind, wirkt die Aus-
zahlung an einen Ehegattenauch für und gegen den ande-
ren Ehegatten.

837
Einkommensteuer-Vorauszahlung

(1) !Der Steuerpflichtige hat am 10. März, 10. Juni,
10. September und 10. Dezember Vorauszahlungen auf
die Einkommensteuer zu entrichten, die er für den laufen-
den Veranlagungszeitraumvoraussichtlich schulden wird.
2Die Einkommensteuer-Vorauszahlung entsteht jeweils
mit Beginn des Kalendervierteljahres, in dem die Voraus-
zahlungen zu entrichtensind, oder, wenn die Steuerpflicht
erst im Laufe des Kalendervierteljiahresbegründet wird,
mit Begründung der Steuerpflicht.
(2) 'Die Oberfinanzdirektionen können für Steuerpflich-

tige, die überwiegend Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft erzielen,von Absatz 1Satz 1abweichende Voraus-
zahlungszeitpunkte bestimmen. 2Das Gleiche gilt für
Steuerpflichtige, die überwiegend Einkünfte oder Ein-
kunftsteile aus nichtselbständiger Arbeit erzielen, die der
Lohnsteuer nicht unterliegen.
(3) 1!DasFinanzamt setzt die Vorauszahlungen durch

Vorauszahlungsbescheid fest. 2Die Vorauszahlungen
bemessen sich grundsätzlich nach der Einkommensteuer,



die sich nach Anrechnung der Steuerabzugsbeträge und
der Körperschaftsteuer ($ 36 Abs. 2 Nr. 2 und 3) bei der
letzten Veranlagung ergeben hat. 3Das Finanzamt kann
bis zum Ablauf des auf den Veranlagungszeitraumfolgen-
den 15. Kalendermonats die Vorauszahlungen an die Ein-
kommensteuer anpassen, die sich für den Veranlagungs-
zeitraum voraussichtlich ergeben wird; dieser Zeitraum
verlängert sich auf 21 Monate, wenn die Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft bei der erstmaligenSteuerfest-
setzung die anderen Einkünfte voraussichtlich überwie-
gen werden. *Wird der Gewinn durch Bestandsvergleich
ermittelt,kommt eine Herabsetzung der Vorauszahlungen
wegen der Änderungen durch das Steuerentlastungsge-
setz1999/2000/2002vom24.März1999(BGBl.I S. 402)
nurdann in Betracht,wenn der Steuerpflichtigedie Herab-
setzung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck bean-
tragt. °Bei der Anwendung der Sätze 2 und 3 bleiben Auf-
wendungen im Sinne des $ 10 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 4, 6, 7
und 9, der 8$ 10b, 33 und 33c sowie die abziehbaren
Beträge nach 8 33a, wenn die Aufwendungen und abzieh-
baren Beträge insgesamt 600 Euro nicht übersteigen,
außer Ansatz. $Bei der Anwendung der Sätze 2 und 3
bleibt der Sonderausgabenabzug nach $ 10aAbs. 1 außer
Ansatz. 7Außer Ansatz bleiben bis zur Anschaffung oder
Fertigstellungder Objekte imSinne des $ 10eAbs. 1und 2
und $ 10h auch die Aufwendungen, die nach $ 10eAbs. 6
und $ 10h Satz 3 wie Sonderausgaben abgezogen wer-
den; Entsprechendes gilt auch für Aufwendungen, die
nach $ 10ifür nach dem Eigenheimzulagengesetzbegüns-
tigte Objekte wie Sonderausgaben abgezogen werden.
&Negative Einkünfte aus der Vermietung oder Verpach-
tung eines Gebäudes imSinne des 8 21 Abs. 1Satz 1 Nr. 1
werden bei der Festsetzung der Vorauszahlungen nur für
Kalenderjahre berücksichtigt, die nach der Anschaffung
oder Fertigstellungdieses Gebäudes beginnen. Wird ein
Gebäude vor dem Kalenderjahr seiner Fertigstellung
angeschafft, tritt an die Stelle der Anschaffung die Fertig-
stellung.10Satz8 giltnichtfürnegativeEinkünfteausder
Vermietung oder Verpachtung eines Gebäudes, für das
erhöhteAbsetzungen nach den $$ 14a, 14c oder 14d des
Berlinförderungsgesetzes oder Sonderabschreibungen
nach $ 4 des Fördergebietsgesetzes inAnspruch genom-
menwerden.11Satz8 giltfür negativeEinkünfteausder
Vermietungoder Verpachtung eines anderen Vermögens-
gegenstandes imSinne des $ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der
Anschaffung oder Fertigstellung die Aufnahme der Nut-
zungdurchdenSteuerpflichtigentritt.12IndenFällendes
8 31, in denen die gebotene steuerliche Freistellungeines
Einkommensbetrags in Höhe des Existenzminimums
eines Kindes durch das Kindergeld nicht invollem Umfang
bewirkt wird, bleiben bei der Anwendung der Sätze 2
und 3 Freibeträgenach $ 32 Abs. 6 und zu verrechnendes
Kindergeld außerAnsatz.

(4) !Bei einer nachträglichen Erhöhung der Vorauszah-
lungen ist die letzteVorauszahlung für den Veranlagungs-
zeitraumanzupassen. ?Der Erhöhungsbetrag ist innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe des Vorauszahlungsbe-
scheids zu entrichten.

(5) Vorauszahlungen sind nur festzusetzen, wenn sie
mindestens 200 Euro im Kalenderjahr und mindestens
50 Euro für einen Vorauszahlungszeitpunkt betragen.
2Festgesetzte Vorauszahlungen sind nur zu erhöhen,
wenn sich der Erhöhungsbetrag im Fall des Absatzes 3
Satz 2 bis 5 für einen Vorauszahlungszeitpunkt auf min-
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destens 50 Euro, im Fall des Absatzes 4 auf mindestens
2 500 Euro beläuft.

8 37a
Pauschalierung der Einkommensteuer durch Dritte
(1)!Das Finanzamt kann auf Antrag zulassen, dass das

Unternehmen, das Sachprämien im Sinne des $ 3 Nr. 38
gewährt, die Einkommensteuer für den Teil der Prämien,
der nicht steuerfrei ist, pauschal erhebt. ?Bemessungs-
grundlage der pauschalen Einkommensteuer ist der
gesamte Wert der Prämien, die den im Inland ansässigen
Steuerpflichtigen zufließen. Der Pauschsteuersatz be-
trägt2 vom Hundert.
(2)1Aufdie pauschale Einkommensteuer ist $ 40 Abs. 3

sinngemäß anzuwenden. ?Das Unternehmen hat die Prä-
mienempfänger von der Steuerübernahme zu unterrich-
ten.
(3) !Über den Antrag entscheidet das Betriebsstätten-

finanzamt des Unternehmens ($ 41a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1).
2Hatdas UnternehmenmehrereBetriebsstättenfinanzäm-
ter, so ist das Finanzamt der Betriebsstätte zuständig, in
der die für die pauschale Besteuerungmaßgebenden Prä-
mienermitteltwerden. 3DieGenehmigung zur Pauschalie-
rungwird mitWirkung für die Zukunft erteiltund kann zeit-
lich befristet werden; sie erstreckt sich auf alle im Gel-
tungszeitraumausgeschütteten Prämien.
(4)Die pauschale Einkommensteuer gilt als Lohnsteuer

und ist von dem Unternehmen in der Lohnsteuer-Anmel-
dung der Betriebsstätte im Sinne des Absatzes 3 anzu-
melden und spätestens am zehnten Tag nach Ablauf des
für die Betriebsstätte maßgebenden Lohnsteuer-Anmel-
dungszeitraums an das Betriebsstättenfinanzamt abzu-
führen.

2.SteuerabzugvomArbeitslohn
(Lohnsteuer)

838
Erhebung der Lohnsteuer

(1) !Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit wird
die Einkommensteuerdurch Abzug vomArbeitslohn erho-
ben (Lohnsteuer), soweit der Arbeitsiohn von einem
Arbeitgeber gezahltwird, der
1. im Inland einen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Auf-

enthalt, seine Geschäftsleitung, seinen Sitz, eine
Betriebsstätte oder einen ständigen Vertreter imSinne
der 88 8 bis 13 der Abgabenordnung hat (inländischer
Arbeitgeber)oder

2. einem Dritten (Entleiher)Arbeitnehmer gewerbsmäßig
zur Arbeitsleistung im Inland überlässt, ohne inländi-
scher Arbeitgeber zu sein (ausländischerVerleiher).

2Der Lohnsteuer unterliegt auch der im Rahmen des
Dienstverhältnisses üblicherweise von einem Dritten für
eineArbeitsleistung gezahlteArbeitslohn.
(2) !Der Arbeitnehmer ist Schuldner der Lohnsteuer.

2Die Lohnsteuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem der
Arbeitslohn demArbeitnehmerzufließt.
(3) !Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer für Rechnung

des Arbeitnehmers bei jeder Lohnzahlung vom Arbeits-
lohneinzubehalten.2Beijuristischen Personen des öffent-
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lichen Rechts hat die öffentliche Kasse, die den Arbeits-
lohn zahlt, die Pflichten des Arbeitgebers.
(4)!Wenn der vomArbeitgeber geschuldete Barlohn zur

Deckung der Lohnsteuer nicht ausreicht, hat der Arbeit-
nehmerdem Arbeitgeber den FehlbetragzurVerfügung zu
stellen oder der Arbeitgeber einen entsprechenden Teil
der anderen Bezüge des Arbeitnehmers zurückzubehal-
ten. 2Soweit der Arbeitnehmer seiner Verpflichtung nicht
nachkommt und der Arbeitgeber den Fehlbetrag nicht
durch Zurückbehaltung von anderen Bezügen des Arbeit-
nehmers aufbringen kann, hat der Arbeitgeber dies dem
Betriebsstättenfinanzamt(841a Abs. 1Satz1 Nr. 1)anzu-
zeigen. ®DasFinanzamt hat die zu wenig erhobene Lohn-
steuer vomArbeitnehmer nachzufordern.

8 38a
Höhe der Lohnsteuer

(1) Die Jahreslohnsteuer bemisst sich nach dem
Arbeitsiohn, den der Arbeitnehmer im Kalenderjahr
bezieht (Jahresarbeitslohn). 2LaufenderArbeitslohn gilt in
dem Kalenderjahrals bezogen, in dem der Lohnzahlungs-
zeitraumendet; in den Fällen des $ 39b Abs. 5 Satz 1 tritt
der Lohnabrechnungszeitrauman die Stelle des Lohnzah-
lungszeitraums. 3Arbeitslohn, der nicht als laufender
Arbeitslohn gezahlt wird (sonstige Bezüge), wird in dem
Kalenderjahr bezogen, in dem er dem Arbeitnehmer
zufließt.
(2)Die Jahreslohnsteuer wird nach dem Jahresarbeits-

lohn so bemessen, dass sie der Einkommensteuer ent-
spricht, die der Arbeitnehmer schuldet, wenn er aus-
schließlich Einkünfteaus nichtselbständigerArbeit erzielt.
(3) 1Vom laufenden Arbeitsiohn wird die Lohnsteuer

jeweils mit dem auf den Lohnzahlungszeitraum fallenden
Teilbetrag der Jahreslohnsteuer erhoben, die sich bei
Umrechnung des laufenden Arbeitslohns auf einen Jah-
resarbeitslohn ergibt. ?2Vonsonstigen Bezügen wird die
Lohnsteuer mit dem Betrag erhoben, der zusammen mit
der Lohnsteuer für den laufenden Arbeitslohn des Kalen-
derjahres und für etwa im Kalenderjahr bereits gezahlte
sonstige Bezüge die voraussichtliche Jahreslohnsteuer
ergibt.
(4) Bei der Ermittlung der Lohnsteuer werden die

Besteuerungsgrundlagen des Einzelfalls durch die Einrei-
hung der Arbeitnehmer in Steuerklassen ($ 38b), Ausstel-
lung von entsprechenden Lohnsteuerkarten (8 39) sowie
Feststellung von Freibeträgen und Hinzurechnungsbeträ-
gen (839a)berücksichtigt.

8 38b
Lohnsteuerklassen

1Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs werden
unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer
inSteuerklassen eingereiht.2Dabeigilt Folgendes:
1. In die Steuerklasse |gehören Arbeitnehmer,die

a) ledig sind,
b) verheiratet,verwitwetoder geschieden sind und bei

denen die Voraussetzungen für die Steuerklasse Ill
oder IV nicht erfülltsind;

2. in die Steuerklasse II gehören die unter Nummer 1
bezeichnetenArbeitnehmer,wenn bei ihnender Haus-
haltsfreibetrag($32 Abs. 7)zu berücksichtigen ist;

3. indie Steuerklasse Ill gehörenArbeitnehmer,
a) die verheiratet sind, wenn beide Ehegatten unbe-

schränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht
dauernd getrennt leben und
aa) der Ehegatte des Arbeitnehmers keinen

Arbeitslohn bezieht oder
bb) der Ehegatte des Arbeitnehmers auf Antrag

beider Ehegatten in die Steuerklasse V einge-
reihtwird,

b) die verwitwet sind, wenn sie und ihr verstorbener
Ehegatte im Zeitpunkt seines Todes unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig waren und in diesem
Zeitpunkt nicht dauernd getrennt gelebt haben, für
das Kalenderjahr, das dem Kalenderjahr folgt, in
dem der Ehegatteverstorben ist,

c) deren Ehe aufgelöst worden ist,wenn
aa) im Kalenderjahr der Auflösung der Ehe beide

Ehegatten unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig waren und nicht dauernd getrennt
gelebt haben und

bb) der andere Ehegattewieder geheiratethat, von
seinem neuen Ehegatten nicht dauernd
getrennt lebt und er und sein neuer Ehegatte
unbeschränkt einkommensteuerpflichtigsind,

für das Kalenderjahr, indem die Ehe aufgelöst wor-
den ist;

4. in die Steuerklasse IV gehören Arbeitnehmer, die ver-
heiratetsind, wenn beide Ehegattenunbeschränkt ein-
kommensteuerpflichiig sind und nicht dauernd
getrennt leben und der Ehegatte des Arbeitnehmers
ebenfalls Arbeitslohn bezieht;

5. in die Steuerklasse V gehören die unter Nummer 4
bezeichneten Arbeitnehmer, wenn der Ehegatte des
Arbeitnehmers auf Antrag beider Ehegatten in die
Steuerklasse Ill eingereihtwird;

6. die Steuerklasse VI gilt bei Arbeitnehmern, die neben-
einander von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn
beziehen, für die Einbehaltung der Lohnsteuer vom
Arbeitslohn aus dem zweiten und weiteren Dienstver-
hältnis.

3Alsunbeschränkt einkommensteuerpflichtigimSinne der
Nummern3 und 4 gelten nur Personen, die die Vorausset-
zungen des 8 1Abs. 1 oder 2 oder des $ 1aerfüllen.

839
Lohnsteuerkarte

(1) !Die Gemeinden haben den nach 8 1 Abs. 1 unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmern für
jedes Kalenderjahr unentgeltlich eine Lohnsteuerkarte
nach amtlich vorgeschriebenem Muster auszustellen und
zu übermitteln. 2Steht ein Arbeitnehmer nebeneinander
bei mehreren Arbeitgebern in einem Dienstverhältnis, so
hatdie Gemeinde eineentsprechende Anzahl Lohnsteuer-
karten unentgeltlich auszustellen und zu übermitteln.
3Wenn eine Lohnsteuerkarte verlorengegangen, un-
brauchbar geworden oder zerstört worden ist, hat die
Gemeinde eine Ersatz-Lohnsteuerkarte auszustellen.
4Hierfürkanndie ausstellende Gemeinde von dem Arbeit-
nehmereineGebühr bis 5 Euro erheben;das Verwaltungs-
kostengesetz ist anzuwenden. ®DieGemeinde hat die
Ausstellung einer Ersatz-Lohnsteuerkarte dem für den



Arbeitnehmer örtlich zuständigen Finanzamt unverzüglich
mitzuteilen.
(2) !Für die Ausstellung der Lohnsteuerkarte ist die

Gemeinde örtlich zuständig, in deren Bezirk der Arbeit-
nehmeram 20. September des dem Kalenderjahr, für das
die Lohnsteuerkartegilt,vorangehenden Jahres oder erst-
mals nach diesem Stichtag seine Hauptwohnung oder in
Ermangelung einer Wohnung seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hatte. ?Bei verheirateten Arbeitnehmern gilt als
Hauptwohnung die Hauptwohnung der Familie oder in
Ermangelung einer solchen die Hauptwohnung des älte-
ren Ehegatten, wenn beide Ehegatten unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt
leben.
(3) !Die Gemeinde hat auf der Lohnsteuerkarte insbe-

sondere einzutragen:
1. die Steuerklasse ($38b) in Buchstaben,
2. die Zahl der Kinderfreibeträgebei den Steuerklassen I

bis IV, und zwar für jedes nach $ 1Abs. 1unbeschränkt
einkommensteuerpflichtige Kind im Sinne des $ 32
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3
a) den Zähler0,5,wenn demArbeitnehmerder Kinder-

freibetragnach $ 32 Abs. 6 Satz 1 zusteht, oder
b) den Zähler 1, wenn dem Arbeitnehmer der Kinder-

freibetragzusteht, weil
aa) die Voraussetzungen des $&32 Abs. 6 Satz 2

vorliegen,
bb) der andere Elternteil vor dem Beginn des

Kalenderjahres verstorben ist ($ 32 Abs. 6
Satz 3Nr. 1)oder

cc) der Arbeitnehmer alleindas Kind angenommen
hat($32Abs.6Satz3Nr.2).

2Für die Eintragungder Steuerklasse Ill ist das Finanzamt
zuständig, wenn der Ehegatte des Arbeitnehmers nach
& 1a Abs. 1 Nr. 2 als unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig zu behandeln ist.
(3a)!Soweit dem Arbeitnehmer Kinderfreibeträge nach

8 32 Abs. 1bis 6 zustehen, die nicht nach Absatz 3 von der
Gemeinde auf der Lohnsteuerkarte einzutragen sind, ist
vorbehaltlichdes $ 39a Abs. 1 Nr. 6 die auf der Lohnsteu-
erkarte eingetrageneZahl der Kinderfreibeträge sowie im
Fall des $ 38b Nr. 2 die Steuerklasse vom Finanzamt auf
Antrag zu ändern. ?Das Finanzamt kann auf nähereAnga-
ben des Arbeitnehmers verzichten, wenn der Arbeitneh-
mer höchstens die auf seiner Lohnsteuerkartefür das vor-
angegangene KalenderjahreingetrageneZahl der Kinder-
freibeträge beantragt und versichert, dass sich die maß-
gebenden Verhältnisse nicht wesentlich geändert haben.
3In den Fällen des $ 32 Abs. 6 Satz 6 gelten die Sätze 1
und 2 nur, wenn nach den tatsächlichen Verhältnissen zu
erwarten ist, dass die Voraussetzungen auch imLaufe des
Kalenderjahres bestehen bleiben. “Der Antrag kann nur
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck gestellt wer-
den.
(3b)!Für die Eintragungennach den Absätzen 3 und 3a

sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalenderjahres maß-
gebend, für das die Lohnsteuerkartegilt. 2?AufAntrag des
Arbeitnehmers kann eine für ihn ungünstigereSteuerklas-
se oder Zahl der Kinderfreibeträgeauf der Lohnsteuerkar-
te eingetragenwerden. 3Inden Fällender Steuerklassen Ill
und IV sind bei der Eintragung der Zahl der Kinderfreibe-

4279

träge auch Kinder des Ehegattenzu berücksichtigen. *Die
Eintragungen sind die gesonderte Feststellung von
Besteuerungsgrundlagen im Sinne des $ 179 Abs. 1 der
Abgabenordnung, die unter dem Vorbehalt der Nachprü-
fung steht. $Den Eintragungen braucht eine Belehrung
über den zulässigen Rechtsbehelf nicht beigefügt zu wer-
den.

(4)!Der Arbeitnehmer ist verpflichtet,die Eintragungder
Steuerklasse und der Zahl der Kinderfreibeträge auf der
Lohnsteuerkarte umgehend ändern zu lassen, wenn die
Eintragungauf der Lohnsteuerkartevon den Verhältnissen
zu Beginn des Kalenderjahres zugunsten des Arbeitneh-
mers abweicht; dies gilt nicht, wenn eine Änderung als
Folge einer nach Absatz 3a Satz 3 durchgeführten Über-
tragung des Kinderfreibetrags in Betracht kommt. ?Die
Änderung von Eintragungen im Sinne des Absatzes 3 ist
bei der Gemeinde, die Änderung von Eintragungen im
Sinne des Absatzes 3a beim Finanzamt zu beantragen.
3Kommt der Arbeitnehmer seiner Verpflichtung nicht
nach, so hatdie Gemeinde oder das Finanzamtdie Eintra-
gung von Amts wegen zu ändern; der Arbeitnehmer hat
die Lohnsteuerkarte der Gemeinde oder dem Finanzamt
auf Verlangen vorzulegen. *Unterbleibt die Änderung der
Eintragung, hat das Finanzamt zu wenig erhobene Lohn-
steuer vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn diese
10 Euro übersteigt; hierzu hat die Gemeinde dem Finanz-
amt die Fälle mitzuteilen, in denen eine von ihr vorzuneh-
mendeÄnderung unterblieben ist.

(5)1Tretenbei einemArbeitnehmer im Laufe des Kalen-
derjahres, für das die Lohnsteuerkartegilt, die Vorausset-
zungen für eine ihm günstigere Steuerklasse oder höhere
Zahl der Kinderfreibeträgeein, so kann der Arbeitnehmer
bis zum 30. November bei der Gemeinde, in den Fällen
des Absatzes 3a beim Finanzamtdie Änderung der Eintra-
gung beantragen.?DieÄnderung ist mitWirkung von dem
Tage an vorzunehmen, an dem erstmals die Vorausset-
zungen für die Änderung vorlagen. $Ehegatten,die beide
in einem Dienstverhältnis stehen, können im Laufe des
Kalenderjahreseinmal,spätestens bis zum 30. November,
bei der Gemeinde beantragen, die auf ihren Lohnsteuer-
karteneingetragenenSteuerklassen in andere nach $ 38b
Satz 2 Nr. 3 bis 5 in Betracht kommende Steuerklassen zu
ändern. *Die Gemeinde hat die Änderung mit Wirkung
vom Beginn des auf die Antragstellung folgenden Kalen-
dermonats an vorzunehmen.

(5a)!Ist ein Arbeitnehmer, für den eine Lohnsteuerkarte
ausgestellt worden ist, zu Beginn des Kalenderjahres
beschränkt einkommensteuerpflichtig oder im Laufe des
Kalenderjahres beschränkt einkommensteuerpflichtig
geworden, hat er dies dem Finanzamt unter Vorlage der
Lohnsteuerkarte unverzüglich anzuzeigen. 2Das Finanz-
amt hat die Lohnsteuerkarte vom Zeitpunkt des Eintritts
der beschränkten Einkommensteuerpflichtan ungültig zu
machen.3Absatz3bSatz4 und5 giltsinngemäß.*Unter-
bleibt die Anzeige, hat das Finanzamt zu wenig erhobene
Lohnsteuer vomArbeitnehmernachzufordern, wenn diese
10 Euro übersteigt.

(6) Die Gemeinden sind insoweit, als sie Lohnsteuer-
karten auszustellen, Eintragungen auf den Lohnsteuer-
karten vorzunehmen und zu ändern haben, örtliche Lan-
desfinanzbehörden. ?Sie sind insoweit verpflichtet, den
Anweisungen des örtlich zuständigen Finanzamts nach-
zukommen. 3Das Finanzamt kann erforderlichenfallsVer-
waltungsakte, für die eine Gemeinde sachlich zuständig
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ist, selbst erlassen. “Der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber
oder andere Personen dürfendie Eintragungauf der Lohn-
steuerkartenicht ändern oder ergänzen.

839a
Freibetrag, Hinzurechnungsbetrag

und Freistellung beim Lohnsteuerabzug
(1) Auf der Lohnsteuerkarte wird als vom Arbeitslohn

abzuziehender Freibetrag die Summe der folgenden
Beträgeeingetragen:
1. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus nicht-

selbständiger Arbeit anfallen, soweit sie den Arbeit-
nehmer-Pauschbetrag ($9a Satz 1 Nr. 1)übersteigen,

2. Sonderausgaben imSinne des $ 10Abs. 1 Nr. 1, 1a, 4,
6, 7 und 9 und des $ 10b, soweit sie den Sonderaus-
gaben-Pauschbetrag von 36 Euro übersteigen,

3. der Betrag, der nach den $$ 33, 33a, 33b Abs. 6 und
33c wegen außergewöhnlicher Belastungen zu
gewähren ist,

4. die Pauschbeträge für behinderte Menschen und Hin-
terbliebene (833b Abs. 1 bis 5),

5. die folgenden Beträge,wie sie nach $ 37 Abs. 3 bei der
Festsetzung von Einkommensteuer-Vorauszahlungen
zu berücksichtigen sind:
a) die Beträge,dienach $ 10dAbs. 2, 88 10e,10f, 109,

10h, 10i, nach $ 15b des Berlinförderungsgesetzes
oder nach 8 7 des Fördergebietsgesetzes abgezo-
gen werden können,

b) die negativeSumme der Einkünfte imSinne des 82
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, 6 und 7 und der negativen
Einkünfte imSinne des 82 Abs. 1Satz 1 Nr. 5,

c) das Vierfache der Steuerermäßigungnach 8 34f,
6. die Freibeträge nach $ 32 Abs. 6 für jedes Kind im

Sinne des $ 32 Abs. 1 bis 4, für das keinAnspruch auf
Kindergeld besteht. 2Soweit für diese Kinder Kinder-
freibeträge nach $ 39 Abs. 3 auf der Lohnsteuerkarte
eingetragenworden sind, ist die eingetrageneZahl der
Kinderfreibeträgeentsprechend zu vermindern,

7. ein Betrag auf der Lohnsteuerkartefür ein zweites oder
weiteres Dienstverhältnis insgesamt bis zur Höhe des
auf volle Euro abgerundeten zu versteuernden Jahres-
betrags nach $ 39b Abs. 2 Satz 6, bis zu dem nach der
Steuerklasse des Arbeitnehmers,die für den Lohnsteu-
erabzug vom Arbeitslohn aus dem ersten Dienstver-
hältnis anzuwenden ist, Lohnsteuer nicht zu erheben
ist. 2Voraussetzung ist, dass der Jahresarbeitslohn aus
dem ersten Dienstverhältnisden nach Satz 1 maßge-
benden Eingangsbetrag unterschreitet und dass in
Höhe des Betrags zugleich auf der Lohnsteuerkartefür
das erste Dienstverhältnisein dem Arbeitslohn hinzu-
zurechnender Betrag (Hinzurechnungsbetrag) einge-
tragenwird. 3Soll auf der Lohnsteuerkartefür das erste
Dienstverhältnis auch ein Freibetrag nach den Num-
mern 1 bis 6 eingetragenwerden, so ist nur der diesen
Freibetrag übersteigende Betrag als Hinzurechnungs-
betrag einzutragen; ist der Freibetrag höher als der
Hinzurechnungsbetrag, so ist nur der den Hinzurech-
nungsbetrag übersteigende Freibetrageinzutragen.
(2)!Die Gemeinde hat nach Anweisung des Finanzamts

die Pauschbeträge für behinderte Menschen und Hinter-
bliebene bei der Ausstellung der Lohnsteuerkarten von
Amts wegen einzutragen; dabei ist der Freibetrag

durch Aufteilung in Monatsfreibeträge, erforderlichenfalls
Wochen- und Tagesfreibeträge, jeweils auf das Kalender-
jahr gleichmäßig zu verteilen. 2Der Arbeitnehmer kann
beim Finanzamt die Eintragung des nach Absatz 1 insge-
samt in Betracht kommenden Freibetrags beantragen.
3Der Antrag kann nur nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck bis zum 30. November des Kalenderjahres
gestellt werden, für das die Lohnsteuerkarte gilt. *Der
Antrag ist hinsichtlich eines Freibetrags aus der Summe
der nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 in Betracht kommendenAuf-
wendungen und Beträge unzulässig, wenn die Aufwen-
dungen im Sinne des $ 9, soweit sie den Arbeitnehmer-
Pauschbetrag übersteigen, die Aufwendungen im Sinne
des $ 10Abs. 1 Nr. 1, 1a,4, 6, 7 und9, der88 10b,33
und 33c sowie die abziehbaren Beträge nach den $$ 33a
und 33b Abs. 6 insgesamt 600 Euro nicht übersteigen.
5Das Finanzamt kann auf nähere Angaben des Arbeit-
nehmers verzichten, wenn der Arbeitnehmer höchstens
den auf seiner Lohnsteuerkarte für das vorangegangene
KalenderjahreingetragenenFreibetrag beantragtund ver-
sichert, dass sich die maßgebenden Verhältnisse nicht
wesentlich geändert haben. 6Das Finanzamt hat den Frei-
betrag durch Aufteilung in Monatsfreibeträge, erforder-
lichenfallsWochen- und Tagesfreibeträge, jeweils auf die
der Antragstellung folgenden Monate des Kalenderjahres
gleichmäßig zu verteilen. 7Abweichend hiervon darf ein
Freibetrag, der im Monat Januar eines Kalenderjahres
beantragtwird, mit Wirkung vom 1. Januar dieses Kalen-
derjahresan eingetragenwerden. 8DieSätze 5 bis 7 gelten
für den Hinzurechnungsbetrag nach Absatz 1 Nr. 7 ent-
sprechend.

(3)!Für Ehegatten,die beide unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben, ist
jeweils die Summe der nach Absatz 1 Nr. 2 bis 5 in
Betracht kommenden Beträge gemeinsam zu ermitteln;
der in Absatz 1 Nr. 2 genannte Betrag ist zu verdoppeln.
2Fürdie Anwendung des Absatzes 2 Satz 4 istdie Summe
der für beide Ehegatten in Betracht kommenden Aufwen-
dungen imSinne des $ 9, soweit sie jeweils den Arbeitneh-
mer-Pauschbetrag übersteigen, und der Aufwendungen
im Sinne des & 10 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 4, 6, 7 und 9, der
88 10b, 33 und 33c sowie der abziehbaren Beträge nach
den 8$ 33a und 33b Abs. 6 maßgebend. 3Dienach Satz 1
ermittelteSumme istje zur Hälfteauf die Ehegattenaufzu-
teilen, wenn für jeden Ehegatten eine Lohnsteuerkarte
ausgeschrieben worden istund die Ehegatten keineande-
re Aufteilung beantragen. *Für einen Arbeitnehmer, des-
sen Ehe in dem Kalenderjahr, für das die Lohnsteuerkarte
gilt, aufgelöst worden ist und dessen bisheriger Ehegatte
in demselben Kalenderjahrwieder geheiratethat, sind die
nach Absatz 1 in Betracht kommenden Beträge aus-
schließlich auf Grund der in seiner Person erfüllten Vor-
aussetzungen zu ermitteln. 5Satz 1 zweiter Halbsatz ist
auch anzuwenden, wenn die tarifliche Einkommensteuer
nach $ 32a Abs. 6 zu ermittelnist.

(4)1Die Eintragung eines Freibetrags oder eines Hinzu-
rechnungsbetrags auf der Lohnsteuerkarte ist die geson-
derte Feststellung einer Besteuerungsgrundlage imSinne
des $ 179Abs. 1derAbgabenordnung, die unterdemVor-
behalt der Nachprüfung steht. ?Der Eintragung braucht
eine Belehrung über den zulässigen Rechtsbehelf nicht
beigefügt zu werden. 3Ein mit einer Belehrung über den
zulässigen Rechtsbehelf versehener schriftlicher Be-
scheid istjedoch zu erteilen,wenn dem Antrag des Arbeit-
nehmers nicht invollem Umfang entsprochen wird. #8153
Abs. 2 der Abgabenordnung ist nicht anzuwenden.



(5)Ist zu wenig Lohnsteuer erhobenworden, weil auf der
Lohnsteuerkarte ein Freibetrag unzutreffend eingetragen
worden ist, hatdas Finanzamtden Fehlbetragvom Arbeit-
nehmernachzufordern, wenn er 10 Euro übersteigt.
(6) 1Auf Antrag des Arbeitnehmers bescheinigt das

Finanzamt, dass der Arbeitgeber Arbeitslohn für eine
geringfügigeBeschäftigung nach 83 Nr. 39 steuerfreiaus-
zuzahlen hat. ?2DerAntrag ist nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck abzugeben; die Absätze 4 und 5 gelten
sinngemäß.

839b
Durchführung des

Lohnsteuerabzugs für unbeschränkt
einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer

(1) !Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs hat
der unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitneh-
mer seinem Arbeitgeber vor Beginn des Kalenderjahres
oder beim Eintritt in das Dienstverhältniseine Lohnsteuer-
kartevorzulegen. ?DerArbeitgeber hat die Lohnsteuerkar-
te während des Dienstverhältnisses aufzubewahren. 3Er
hat sie dem Arbeitnehmer während des Kalenderjahres
zur Vorlage beim Finanzamt oder bei der Gemeinde vor-
übergehend zu überlassen sowie innerhalbangemessener
Frist nach Beendigung des Dienstverhältnissesherauszu-
geben. *Der Arbeitgeber darf die auf der Lohnsteuerkarte
eingetragenen Merkmale nur für die Einbehaltung der
Lohnsteuer verwerten; er darf sie ohne Zustimmung des
Arbeitnehmers nur offenbaren, soweit dies gesetzlich
zugelassen ist.
(2)Für die Einbehaltungder Lohnsteuer vom laufenden

Arbeitslohn hat der Arbeitgeber die Höhe des laufenden
Arbeitslohns und den Lohnzahlungszeitraum festzustel-
len. 2VomArbeitslohn sind der auf den Lohnzahlungszeit-
raumentfallendeAnteil des Versorgungs-Freibetrags (819
Abs. 2) und des Altersentlastungsbetrags (824a)abzuzie-
hen, wenn die Voraussetzungen für den Abzug dieser
Beträge jeweils erfülltsind. 3Außerdem ist der Arbeitslohn
nach Maßgabe der Eintragungenauf der Lohnsteuerkarte
des Arbeitnehmers um einen etwaigen Freibetrag ($ 39a
Abs. 1)zu vermindernoder umeinen etwaigen Hinzurech-
nungsbetrag (839a Abs. 1 Nr. 7)zu erhöhen. “Der vermin-
derte oder erhöhte Arbeitsiohn des Lohnzahlungszeit-
raums ist auf einen Jahresarbeitsiohn hochzurechnen.
5Dabei ist der Arbeitslohn eines monatlichen Lohnzah-
lungszeitraums mit 12, der Arbeitslohn eines wöchentli-
chen Lohnzahlungszeitraumsmit %%und der Arbeits-
lohn eines täglichen Lohnzahlungszeitraums mit 360 zu
vervielfältigen. 6$Derhochgerechnete Jahresarbeitsiohn,
vermindertum
1. den Arbeitnehmer-Pauschbetrag ($ 9a Satz 1 Nr. 1) in

den Steuerklassen Ibis V,
2. den Sonderausgaben-Pauschbetrag ($ 10c Abs. 1) in

den Steuerklassen I, Il und IV und den verdoppelten
Sonderausgaben-Pauschbetrag inder Steuerklasse Ill,

3. die Vorsorgepauschale
a) in den Steuerklassen I, Il und IV nach Maßgabe des

&10c Abs. 2 oder 3,
b) in der Steuerklasse Ill nach Maßgabe des $ 10c

Abs. 2 oder 3, jeweils inVerbindung mit$ 10cAbs. 4
Satz 1 Nr. 1;
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für die Berechnung der Vorsorgepauschale istder Jah-
resarbeitslohn auf den nächsten durch 36 ohne Rest
teilbaren vollen Euro-Betrag abzurunden, wenn er
nicht bereitsdurch 36 ohne Rest teilbar ist, und sodann
um35 zu erhöhen,

4. den Haushaltsfreibetrag ($ 32 Abs. 7) in der Steuer-
klasse Il,

ergibt den zu versteuernden Jahresbetrag. 7Für den zu
versteuernden Jahresbetrag ist die Jahreslohnsteuer in
den Steuerklassen |, II und IV nach $ 32a Abs. 1 bis 3
sowie inder Steuerklasse Ill nach $ 32a Abs. 5 zu berech-
nen. 81nden Steuerklassen V und VI ist die Jahreslohn-
steuer zu berechnen, die sich aus dem Zweifachen des
Unterschiedsbetrags zwischen dem Steuerbetrag für das
Eineinviertelfacheund dem Steuerbetrag für das Dreivier-
telfache des zu versteuernden Jahresbetrags nach $ 32a
Abs. 1 bis 3 ergibt; die Jahreslohnsteuer beträgt jedoch
mindestens 19,9 vom Hundert des Jahresbetrags, für den
8 946 Euro übersteigendenTeil des Jahresbetrags höchs-
tens 48,5 vom Hundert und für den 27 306 Euro überstei-
genden Teil des zu versteuernden Jahresbetrags jeweils
48,5 vom Hundert. 9Für die Lohnsteuerberechnung ist die
auf der Lohnsteuerkarte eingetrageneSteuerklasse maß-
gebend. !0Diemonatliche Lohnsteuer ist %, die wöchent-
liche Lohnsteuer sind %s und die tägliche Lohnsteuer ist
%soder Jahreslohnsteuer.!!Bruchteileeines Cents, die
sich bei der Berechnung nach den Sätzen 5 und 10 erge-
ben,bleibenjeweilsaußerAnsatz.!?DieaufdenLohnzah-
lungszeitraumentfallende Lohnsteuer ist vom Arbeitslohn
einzubehalten.13DieOberfinanzdirektionkannallgemein
oder auf Antrag ein Verfahren zulassen, durch das die
Lohnsteuer unter den Voraussetzungen des $ 42b Abs. 1
nach dem voraussichtlichen Jahresarbeitsiohn ermittelt
wird, wenn gewährleistet ist, dass die zutreffende Jahres-
lohnsteuer ($38aAbs. 2) nicht unterschrittenwird.

(3) !Für die Einbehaltung der Lohnsteuer von einem
sonstigen Bezug hat der Arbeitgeber den voraussichtli-
chen Jahresarbeitslohn ohne den sonstigen Bezug festzu-
stellen. 2Von dem voraussichtlichen Jahresarbeitslohn
sind der Versorgungs-Freibetrag ($ 19 Abs. 2) und der
Altersentlastungsbetrag (8 24a), wenn die Voraussetzun-
gen für den Abzug dieser Beträge jeweils erfüllt sind,
sowie nach Maßgabe der Eintragungenauf der Lohnsteu-
erkarte ein etwaiger Jahresfreibetrag abzuziehen und ein
etwaiger Jahreshinzurechnungsbetrag zuzurechnen. 3Für
den so ermitteltenJahresarbeitslohn (maßgebender Jah-
resarbeitslohn) ist die Jahreslohnsteuer nach Maßgabe
des Absatzes 2 Satz 6 bis 8 zu ermitteln.4Außerdemistdie
Jahreslohnsteuer für den maßgebenden Jahresarbeits-
lohn unter Einbeziehung des sonstigen Bezugs zu ermit-
teln. Dabei ist der sonstige Bezug, soweit es sich nicht
umeinen sonstigen Bezug imSinne des Satzes 9 handelt,
um den Versorgungs-Freibetrag und den Altersentlas-
tungsbetrag zu vermindern, wenn die Voraussetzungen
für den Abzug dieser Beträge jeweils erfüllt sind und
soweit sie nicht bei der Steuerberechnung für den maßge-
benden Jahresarbeitsiohn berücksichtigt worden sind.
6Für die Lohnsteuerberechnung ist die auf der Lohnsteu-
erkarte eingetragene Steuerklasse maßgebend. 7Der
Unterschiedsbetrag zwischen den ermitteltenJahreslohn-
steuerbeträgen ist die Lohnsteuer, die vom sonstigen
Bezug einzubehalten ist. ®Werden in einem Lohnzah-
lungszeitraum neben laufendem Arbeitslohn sonstige
Bezüge von insgesamt nichtmehrals 150 Euro gezahlt, so
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sind sie dem laufendenArbeitslohn hinzuzurechnen. 9Die
Lohnsteuer ist bei einem sonstigen Bezug im Sinne des
8 34 Abs. 1 und 2 Nr. 2 und 4 in der Weise zu ermäßigen,
dass der sonstige Bezug bei der Anwendung des Satzes 4
miteinem Fünftelanzusetzen und der Unterschiedsbetrag
imSinne des Satzes 7 zu verfünffachen ist.
(4)(weggefallen)
(5) 'Wenn der Arbeitgeber für den Lohnzahlungszeit-

raum lediglichAbschlagszahlungen leistetund eine Lohn-
abrechnung für einen längeren Zeitraum (Lohnabrech-
nungszeitraum)vornimmt,kanner den Lohnabrechnungs-
zeitraum als Lohnzahlungszeitraum behandeln und die
Lohnsteuer abweichend von $ 38 Abs. 3 bei der Lohnab-
rechnung einbehalten. 2Satz 1 gilt nicht, wenn der Lohn-
abrechnungszeitraum fünf Wochen übersteigt oder die
Lohnabrechnung nicht innerhalb von drei Wochen nach
dessen Ablauf erfolgt. 3Das Betriebsstättenfinanzamt
kann anordnen, dass die Lohnsteuer von den Abschlags-
zahlungen einzubehalten ist, wenn die Erhebung der
Lohnsteuer sonst nicht gesichert erscheint. #Wennwegen
einer besonderen Entlohnungsart weder ein Lohnzah-
lungszeitraum noch ein Lohnabrechnungszeitraum fest-
gestellt werden kann, gilt als Lohnzahlungszeitraum die
Summe der tatsächlichen Arbeitstage oder Arbeitswo-
chen.
(6) !Ist nach einem Abkommen zur Vermeidung der

Doppelbesteuerung der von einem inländischenArbeitge-
ber gezahlte Arbeitslohn von der Lohnsteuer freizustellen,
so erteilt das Betriebsstättenfinanzamt auf Antrag des
Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers eineentsprechende
Bescheinigung. ?DerArbeitgeber hatdiese Bescheinigung
als Beleg zum Lohnkonto (841 Abs. 1)aufzubewahren.
(7)Arbeitslohn für eine geringfügige Beschäftigung darf

der Arbeitgeber nach $ 3 Nr. 39 nur steuerfrei auszahlen,
wenn ihmeine Bescheinigung nach $ 39aAbs. 6 vorliegt.
(8)Das Bundesministerium der Finanzen hat im Einver-

nehmenmit den obersten Finanzbehörden der Länder auf
der Grundlage der Absätze 2 und 3 einen Programm-
ablaufplan für die maschinelle Berechnung der Lohnsteu-
er aufzustellen und bekannt zu machen.

839c
Durchführung des

Lohnsteuerabzugs ohne Lohnsteuerkarte
(1)!Solange der unbeschränkt einkommensteuerpflich-

tige Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine Lohnsteuerkarte
schuldhaft nicht vorlegt oder die Rückgabe der ihm aus-
gehändigten Lohnsteuerkarte schuldhaft verzögert, hat
der Arbeitgeber die Lohnsteuer nach der Steuerklasse VI
zu ermitteln. 2Weist der Arbeitnehmer nach, dass er die
Nichtvorlage oder verzögerte Rückgabe der Lohnsteuer-
karte nicht zu vertretenhat, so hat der Arbeitgeber für die
Lohnsteuerberechnung die ihm bekannten Familienver-
hältnissedes Arbeitnehmers zugrunde zu legen.
(2) !Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer von dem

Arbeitslohn für den Monat Januar eines Kalenderjahres
abweichend von Absatz 1 auf Grund der Eintragungenauf
der Lohnsteuerkarte für das vorhergehende Kalenderjahr
ermitteln, wenn der Arbeitnehmer eine Lohnsteuerkarte
für das neue Kalenderjahr bis zur Lohnabrechnung nicht
vorgelegt hat. 2Nach Vorlage der Lohnsteuerkarte ist die
Lohnsteuerermittlungfür den Monat Januar zu überprüfen

und erforderlichenfalls zu ändern. 3Legtder Arbeitnehmer
bis zum 31. März keine Lohnsteuerkartevor, ist nachträg-
lichAbsatz 1 anzuwenden. *Die zu wenig oder zu viel ein-
behalteneLohnsteuerist jeweils bei der nächsten Lohnab-
rechnung auszugleichen.
(3)"Für Arbeitnehmer,die nach $ 1Abs. 2 unbeschränkt

einkommensteuerpflichtig sind, hat der Arbeitgeber die
Lohnsteuer unabhängig von einer Lohnsteuerkarte zu
ermitteln. 2Dabei ist die Steuerklasse maßgebend, die
nach $ 39 Abs. 3 bis 5 auf einer Lohnsteuerkarte des
Arbeitnehmers einzutragenwäre. 3AufAntrag des Arbeit-
nehmers erteilt das Betriebsstättenfinanzamt ($ 41a
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) über die maßgebende Steuerklasse,
die Zahl der Kinderfreibeträgeund einen etwa in Betracht
kommenden Freibetrag oder Hinzurechnungsbetrag
($ 39a) eine Bescheinigung, für die die Vorschriften über
die Eintragung auf der Lohnsteuerkarte sinngemäß anzu-
wenden sind.
(4)Arbeitnehmer, die nach $ 1Abs. 3 als unbeschränkt

einkommensteuerpflichtig behandelt werden, haben
ihrem Arbeitgeber vor Beginn des Kalenderjahres oder
beim Eintritt in das Dienstverhältnis eine Bescheinigung
vorzulegen. 2Die Bescheinigung wird auf Antrag des
Arbeitnehmers vom Betriebsstättenfinanzamt ($ 41a
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) des Arbeitgebers erteilt. 3in die Be-
scheinigung, für die die Vorschriften über die Eintragung
auf der Lohnsteuerkarte sinngemäß anzuwenden sind,
trägt das Finanzamt die maßgebende Steuerklasse, die
Zahl der Kinderfreibeträge und einen etwa in Betracht
kommenden Freibetrag oder Hinzurechnungsbetrag
($39a)ein. *Ist derArbeitnehmergleichzeitigbei mehreren
inländischen Arbeitgebern tätig, ist für die Erteilung jeder
weiteren Bescheinigung das Betriebsstättenfinanzamt
zuständig, das die erste Bescheinigung ausgestellt hat.
5Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn von einem inländi-
schen Arbeitgeber beziehen, ist für die Erteilung der
Bescheinigungen das Betriebsstättenfinanzamtdes älte-
ren Ehegattenzuständig.
(5)8 39aAbs. 6 und $ 39b Abs. 7 sind anzuwenden.

8394
Durchführung des

Lohnsteuerabzugs für beschränkt
einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer

(1) !Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs wer-
den beschränkt einkommensteuerpflichtigeArbeitnehmer
in die Steuerklasse | eingereiht. 28 38b Satz 2 Nr.6 ist
anzuwenden. 3Das Betriebsstättenfinanzamt($41aAbs. 1
Satz 1 Nr. 1)erteiltauf Antrag des Arbeitnehmers über die
maßgebende Steuerklasse eine Bescheinigung, für die die
Vorschriften über die Eintragungen auf der Lohnsteuer-
kartemitder Maßgabe sinngemäß anzuwenden sind, dass
der Arbeitnehmer eine Änderung der Bescheinigung bis
zum Ablauf des Kalenderjahres, für das sie gilt, beim
Finanzamt beantragen kann. *8 39a Abs. 6 ist anzuwen-
den.
(2) !In die nach Absatz 1 zu erteilende Bescheinigung

trägt das Finanzamt für einen Arbeitnehmer, bei dem $ 50
Abs. 1Satz 5 anzuwenden ist,auf Antrag Folgendes ein:
1. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus nicht-

selbständiger Arbeit anfallen ($ 9), soweit sie den
Arbeitnehmer-Pauschbetrag ($ 9a Satz 1 Nr. 1) über-
steigen,



2. Sonderausgaben im Sinne des $ 10b, soweit sie den
Sonderausgaben-Pauschbetrag ($ 10c Abs. 1) über-
steigen, und die wie Sonderausgaben abziehbaren
Beträge nach $ 10eoder $ 10i,jedoch erst nach Fertig-
stellung oder Anschaffung des begünstigten Objekts
oder nach Fertigstellungder begünstigten Maßnahme,

3. den Freibetrag oder den Hinzurechnungsbetrag nach
8 39aAbs. 1 Nr. 7.

2Der Antrag kann nur nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck bis zum Ablauf des Kalenderjahres gestellt wer-
den, für das die Bescheinigung gilt. 3Das Finanzamt hat
die Summe der eingetragenenBeträgedurch Aufteilung in
Monatsbeträge, erforderlichenfalls Wochen- und Tages-
beträge, jeweils auf die voraussichtliche Dauer des
Dienstverhältnisses im Kalenderjahr gleichmäßig zu ver-
teilen.4839aAbs. 4 und5 ist sinngemäß anzuwenden.
(3) !Der Arbeitnehmer hat die nach Absatz 1 erteilte

Bescheinigung seinemArbeitgeber vor Beginn des Kalen-
derjahres oder beim Eintritt in das Dienstverhältnisvorzu-
legen. 2Der Arbeitgeber hat die Bescheinigung aufzube-
wahren.3839bAbs. 1Satz3 und4 giltsinngemäß.*Der
Arbeitgeber hat im Übrigen den Lohnsteuerabzug nach
Maßgabe des $ 39b Abs. 2 bis 7, des 8 39c Abs. 1 und 2
und des 8 41c durchzuführen;dabei trittdie nach Absatz 1
erteilte Bescheinigung an die Stelle der Lohnsteuerkarte.
5AufVerlangen des beschränkt einkommensteuerpflichti-
gen Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber bei Beendigung
des Dienstverhältnissesoder am Ende des Kalenderjahres
eine Lohnsteuerbescheinigung nach amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck zu erteilen; dabei sind die Vorschriften
des $ 41b Abs. 1Satz 2 bis 8 und Abs. 2 sinngemäß anzu-
wenden.

840
Pauschalierung der

Lohnsteuer in besonderen Fällen
(1) !Das Betriebsstättenfinanzamt($ 41a Abs. 1 Satz 1

Nr. 1)kannaufAntrag des Arbeitgebers zulassen, dass die
Lohnsteuer mit einem unter Berücksichtigung der Vor-
schriften des $ 38a zu ermittelnden Pauschsteuersatz
erhoben wird, soweit
1. von dem Arbeitgeber sonstige Bezüge in einer größe-

renZahl von Fällengewährt werden oder
2. in einer größeren Zahl von Fällen Lohnsteuer nachzu-

erheben ist, weil der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht
vorschriftsmäßig einbehaltenhat.

2Beider Ermittlungdes Pauschsteuersatzes ist zu berück-
sichtigen, dass die inAbsatz 3 vorgeschriebene Übernah-
me der pauschalen Lohnsteuer durch den Arbeitgeber für
den Arbeitnehmereine in Geldeswert bestehende Einnah-
me im Sinne des $ 8 Abs. 1 darstellt (Nettosteuersatz).
3Die Pauschalierung ist in den Fällen der Nummer 1 aus-
geschlossen, soweit der Arbeitgeber einemArbeitnehmer
sonstige Bezüge von mehr als 1 000 Euro im Kalenderjahr
gewährt. *Der Arbeitgeber hat dem Antrag eine Berech-
nung beizufügen, aus der sich der durchschnittliche Steu-
ersatz unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Jah-
resarbeitslöhne und der durchschnittlichen Jahreslohn-
steuer in jeder Steuerklasse für diejenigen Arbeitnehmer
ergibt, denen die Bezüge gewährt werden sollen oder
gewährt worden sind.
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(2)'Abweichend von Absatz 1 kannder Arbeitgeber die
Lohnsteuer miteinem Pauschsteuersatz von 25 vom Hun-
dert erheben, soweit er
1. arbeitstäglich Mahlzeiten im Betrieb an die Arbeitneh-

mer unentgeltlich oder verbilligt abgibt oder Barzu-
schüsse an ein anderes Unternehmen leistet, das
arbeitstäglich Mahlzeiten an die Arbeitnehmer unent-
geltlich oder verbilligtabgibt. ?Voraussetzung ist, dass
die Mahlzeiten nicht als Lohnbestandteile vereinbart
sind,

2. Arbeitsiohn aus Anlass von Betriebsveranstaltungen
zahlt,

3. Erholungsbeihilfen gewährt, wenn diese zusammen
mit Erholungsbeihilfen, die in demselben Kalenderjahr
früher gewährt worden sind, 156 Euro für den Arbeit-
nehmer, 104 Euro für dessen Ehegatten und 52 Euro
für jedes Kind nicht übersteigen und der Arbeitgeber
sicherstellt, dass die Beihilfen zu Erholungszwecken
verwendetwerden,

4. Vergütungen für Verpflegungsmehraufwendungen
anlässlich einerTätigkeit imSinne des $ 4 Abs. 5 Satz 1
Nr. 5 Satz 2 bis 4 zahlt, soweit diese die dort bezeich-
neten Pauschbeträge um nicht mehr als 100vom Hun-
dert übersteigen,

5. den Arbeitnehmernzusätzlich zumohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn unentgeltlich oder verbilligt Personal-
computer übereignet; das gilt auch für Zubehör und
Internetzugang. 2Das Gleiche gilt für Zuschüsse des
Arbeitgebers, die zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn zu den Aufwendungen des Arbeitneh-
mers für die Internetnutzunggezahltwerden.

2DerArbeitgeber kann die Lohnsteuer mit einem Pausch-
steuersatz von 15 vom Hundert für Sachbezüge in Form
der unentgeltlichen oder verbilligten Beförderung eines
Arbeitnehmers zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und
für zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn
geleistete Zuschüsse zu den Aufwendungen des Arbeit-
nehmersfür Fahrtenzwischen Wohnung undArbeitsstätte
erheben, soweit diese Bezüge den Betrag nicht überstei-
gen, den der Arbeitnehmer nach 8 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4
und Abs. 2 als Werbungskosten geltend machen könnte,
wenn die Bezüge nicht pauschal besteuert würden. 3Die
nach Satz 2 pauschal besteuerten Bezüge mindern die
nach 8 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und Abs. 2 abziehbaren Wer-
bungskosten; sie bleiben bei der Anwendung des $ 40a
Abs. 1 bis 4 außerAnsatz.
(3) Der Arbeitgeber hat die pauschale Lohnsteuer zu

übernehmen.?Er ist Schuldner der pauschalen Lohnsteu-
er; auf den Arbeitnehmer abgewälzte pauschale Lohn-
steuer gilt als zugeflossener Arbeitslohn und mindert nicht
die Bemessungsgrundlage. ®Der pauschal besteuerte
Arbeitsiohn und die pauschale Lohnsteuer bleiben bei
einer Veranlagung zur Einkommensteuer und beim Lohn-
steuer-Jahresausgleich außer Ansatz. *Die pauschale
Lohnsteuer ist weder auf die Einkommensteuer noch auf
die Jahreslohnsteuer anzurechnen.

840a
Pauschalierung der

Lohnsteuer für Teilzeitbeschäftigte
(1)!Der Arbeitgeber kann unterVerzicht auf die Vorlage

einer Lohnsteuerkarte bei Arbeitnehmern, die nur kurz-
fristig beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit einem
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Pauschsteuersatz von 25 vom Hundert des Arbeitsiohns
erheben. ?Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn
der Arbeitnehmer bei dem Arbeitgeber gelegentlich, nicht
regelmäßigwiederkehrend beschäftigt wird, die Dauerder
Beschäftigung 18 zusammenhängende Arbeitstage nicht
übersteigtund
1. der Arbeitsiohn während der Beschäftigungsdauer

62 Euro durchschnittlich je Arbeitstag nicht übersteigt
oder

2. die Beschäftigung zu einem unvorhersehbaren Zeit-
punkt sofort erforderlichwird.
(2)!Der Arbeitgeber kann unterVerzicht auf die Vorlage

einer Lohnsteuerkartebei Arbeitnehmern,die nur ingerin-
gem Umfang und gegen geringenArbeitslohn beschäftigt
werden, die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von
20 vom Hundert des Arbeitslohns erheben. ?Eine Be-
schäftigung in geringem Umfang und gegen geringen
Arbeitslohn liegtvor,wenn der Arbeitslohn bei demArbeit-
geber 325 Euro imMonat nicht übersteigt.
(3) !Abweichend von den Absätzen 1 und 2 kann der

Arbeitgeber unter Verzicht auf die Vorlage einer Lohn-
steuerkartebei Aushilfskräften, die in Betrieben der Land-
und Forstwirtschaft im Sinne des $ 13 Abs. 1 Nr. 1 bis 4
ausschließlich mit typisch land- oder forstwirtschaftlichen
Arbeiten beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit einem
Pauschsteuersatz von 5 vom Hundert des Arbeitslohns
erheben. 2Aushilfskräfte im Sinne dieser Vorschrift sind
Personen, die für die Ausführung und für die Dauer von
Arbeiten, die nicht ganzjährig anfallen, beschäftigt wer-
den; eine Beschäftigung mit anderen land- und forstwirt-
schaftlichen Arbeiten ist unschädlich, wenn deren Dauer
25 vom Hundert der Gesamtbeschäftigungsdauer nicht
überschreitet.3Aushilfskräftesind nicht Arbeitnehmer, die
zu den land- und forstwirtschaftliichen Fachkräften
gehören oder die der Arbeitgeber mehr als 180 Tage im
Kalenderjahrbeschäftigt.
(4) Die Pauschalierungen nach den Absätzen 1 bis 3

sind unzulässig
1. bei Arbeitnehmern, deren Arbeitsiohn während der

Beschäftigungsdauer durchschnittlich je Arbeitsstun-
de 12 Euro übersteigt,

2. bei Arbeitnehmern, die für eine andere Beschäftigung
von demselben Arbeitgeber Arbeitslohn beziehen, der
nach den $$ 39b bis 39d dem Lohnsteuerabzug unter-
worfen wird.
(5)Auf die Pauschalierungen nach den Absätzen 1 bis 3

ist8 40 Abs. 3 anzuwenden.

840b
Pauschalierung der Lohnsteuer

bei bestimmten Zukunftssicherungsleistungen
(1) !Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer von den

Beiträgen für eine Direktversicherungdes Arbeitnehmers
und von den Zuwendungen an eine Pensionskasse mit
einem Pauschsteuersatz von 20 vom Hundertder Beiträge
und Zuwendungen erheben. 2Diepauschale Erhebung der
Lohnsteuer von Beiträgen für eine Direktversicherung ist
nur zulässig, wenn die Versicherung nicht auf den Erle-
bensfall eines früheren als des 60. Lebensjahres abge-
schlossen und eine vorzeitige Kündigung des Versiche-
rungsvertrags durch den Arbeitnehmer ausgeschlossen
worden ist.

(2) !Absatz 1 gilt nicht, soweit die zu besteuernden
Beiträge und Zuwendungen des Arbeitgebers für den
Arbeitnehmer 1 752 Euro im Kalenderjahr übersteigen
oder nicht aus seinem ersten Dienstverhältnis bezogen
werden. 2Sind mehrere Arbeitnehmer gemeinsam in
einem Direktversicherungsvertragoder in einer Pensions-
kasse versichert, so gilt als Beitrag oder Zuwendung für
den einzelnen Arbeitnehmer der Teilbetrag, der sich bei
einer Aufteilung der gesamten Beiträge oder der gesam-
ten Zuwendungen durch die Zahl der begünstigtenArbeit-
nehmer ergibt, wenn dieser Teilbetrag 1 752 Euro nicht
übersteigt;hierbeisind Arbeitnehmer, für die Beiträge und
Zuwendungen von mehr als 2 148 Euro im Kalenderjahr
geleistet werden, nicht einzubeziehen. $Für Beiträge und
Zuwendungen, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer
aus Anlass der Beendigung des Dienstverhältnisses
erbracht hat, vervielfältigtsich der Betrag von 1 752 Euro
mitder Anzahl der Kalenderjahre, in denen das Dienstver-
hältnisdes Arbeitnehmers zu dem Arbeitgeber bestanden
hat; in diesem Fall ist Satz 2 nicht anzuwenden. *Der ver-
vielfältigte Betrag vermindert sich um die nach Absatz 1
pauschal besteuertenBeiträgeund Zuwendungen, die der
Arbeitgeber in dem Kalenderjahr, in dem das Dienstver-
hältnis beendet wird, und in den sechs vorangegangenen
Kalenderjahrenerbracht hat.
(3) Von den Beiträgen für eine Unfallversicherung des

Arbeitnehmers kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit
einem Pauschsteuersatz von 20 vom Hundertder Beiträge
erheben, wenn mehrere Arbeitnehmer gemeinsam in
einem Unfallversicherungsvertragversichert sind und der
Teilbetrag, der sich bei einer Aufteilung der gesamten
Beiträge nach Abzug der Versicherungsteuer durch die
Zahl der begünstigten Arbeitnehmer ergibt, 62 Euro im
Kalenderjahrnicht übersteigt.
(4)1840Abs. 3 istanzuwenden.?DieAnwendungdes

8 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 auf Bezüge im Sinne des Absat-
zes 1Satz 1 und des Absatzes 3 ist ausgeschlossen.

841
Aufzeichnungspflichten beim Lohnsteuerabzug

(1) !Der Arbeitgeber hat am Ort der Betriebsstätte
(Absatz 2) für jeden Arbeitnehmer und jedes Kalenderjahr
ein Lohnkonto zu führen. 2In das Lohnkonto sind die für
den Lohnsteuerabzug erforderlichen Merkmale aus der
Lohnsteuerkarte, aus einer entsprechenden Bescheini-
gung oder aus der Bescheinigung nach $ 39a Abs. 6 zu
übernehmen. 3Bei jeder Lohnzahlung für das Kalender-
jahr, für das das Lohnkonto gilt, sind im Lohnkonto die Art
und Höhe des gezahlten Arbeitslohns einschließlich der
steuerfreien Bezüge sowie die einbehaltene oder über-
nommene Lohnsteuer einzutragen;an die Stelle der Lohn-
zahlung tritt in den Fällen des $ 39b Abs. 5 Satz 1 die
Lohnabrechnung. *lst die einbehalteneoder übernomme-
ne Lohnsteuer unter Berücksichtigung der Vorsorgepau-
schale nach & 10c Abs. 3 ermittelt worden, so ist dies
durch die Eintragungdes Großbuchstabens B zu vermer-
ken. Ferner sind das Kurzarbeitergeld, das Schlechtwet-
tergeld, das Winterausfallgeld, der Zuschuss zum Mutter-
schaftsgeld nach dem Mutterschutzgesetz, der Zuschuss
nach $ 4a der Mutterschutzverordnung oder einer ent-
sprechenden Landesregelung, die Entschädigungen für
Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz vom
20. Juli 2000(BGBl.I S. 1045)sowiedie nach$ 3 Nr.28
steuerfreienAufstockungsbeträge oder Zuschläge einzu-



tragen. $lstwährend der Dauer des Dienstverhältnisses in
anderen Fällen als indenen des Satzes 5 derAnspruch auf
Arbeitslohn für mindestens fünf aufeinander folgende
Arbeitstage im Wesentlichen weggefallen, so ist dies
jeweils durch Eintragung des Großbuchstabens U zu ver-
merken. 7Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mitZustimmung des Bundesrates vor-
zuschreiben, welche Einzelangaben im Lohnkonto aufzu-
zeichnen sind. 8Dabei können für Arbeitnehmer mit gerin-
gem Arbeitslohn und für die Fälle der 88 40 bis 40b Auf-
zeichnungserleichterungen sowie für steuerfreie Bezüge
Aufzeichnungen außerhalb des Lohnkontos zugelassen
werden. 9Die Lohnkonten sind bis zum Ablauf des sechs-
ten Kalenderjahres, das auf die zuletzteingetrageneLohn-
zahlung folgt, aufzubewahren.
(2)!Betriebsstätte ist der Betrieb oder Teil des Betriebs

des Arbeitgebers, in dem der für die Durchführung des
Lohnsteuerabzugs maßgebende Arbeitslohn ermittelt
wird. ?2Wirdder maßgebende Arbeitslohn nicht in dem
Betrieb oder einem Teil des Betriebs des Arbeitgebers
oder nicht im Inlandermittelt,so gilt als Betriebsstätteder
Mittelpunkt der geschäftlichen Leitung des Arbeitgebers
im Inland; im Fall des $ 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 gilt als
Betriebsstätte der Ort im Inland, an dem die Arbeits-
leistung ganz oder vorwiegend stattfindet. 3Als Betriebs-
stätte gilt auch der inländische Heimathafen deutscher
Handelsschiffe, wenn die Reederei im Inland keineNieder-
lassung hat.

84la
Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer

(1) 'Der Arbeitgeber hat spätestens am zehnten Tag
nach Ablauf eines jeden Lohnsteuer-Anmeldungszeit-
raums
1. dem Finanzamt, indessen Bezirk sich die Betriebsstät-

te ($ 41 Abs. 2) befindet (Betriebsstättenfinanzamt),
eine Steuererklärung einzureichen, in der er die
Summe der im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum ein-
zubehaltenden und zu übernehmenden Lohnsteuer
angibt (Lohnsteuer-Anmeldung),

2. die im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum insgesamt
einbehaltene und übernommene Lohnsteuer an das
Betriebsstättenfinanzamtabzuführen.

2DieLohnsteuer-Anmeldung ist nach amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck abzugeben und vom Arbeitgeber oder
von einer zu seiner Vertretung berechtigten Person zu
unterschreiben. $3DerArbeitgeber wird von der Verpflich-
tung zur Abgabe weiterer Lohnsteuer-Anmeldungen
befreit,wenn erArbeitnehmer,für die er Lohnsteuer einzu-
behaltenoder zu übernehmen hat, nicht mehr beschäftigt
und das dem Finanzamtmitteilt.
(2) !Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum ist grundsätzlich

der Kalendermonat. 2Lohnsteuer-Anmeldunggszeitraumist
das Kalendervierteljahr, wenn die abzuführende Lohn-
steuer für das vorangegangene Kalenderjahrmehrals 800
Euro, aber nicht mehr als 3 000 Euro betragen hat; Lohn-
steuer-Anmeldungszeitraum ist das Kalenderjahr, wenn
die abzuführende Lohnsteuer für das vorangegangene
Kalenderjahr nicht mehr als 800 Euro betragen hat. $Hat
die Betriebsstättenichtwährend des ganzen vorangegan-
genen Kalenderjahres bestanden, so ist die für das voran-
gegangene Kalenderjahrabzuführende Lohnsteuer für die
Feststellung des Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums auf
einen Jahresbetrag umzurechnen. *Wenn die Betriebs-
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stätte im vorangegangenen Kalenderjahr noch nicht
bestanden hat, ist die auf einen Jahresbetrag umgerech-
nete für den ersten vollen Kalendermonat nach der Eröff-
nungder Betriebsstätteabzuführende Lohnsteuermaßge-
bend.
(3) !Die oberste Finanzbehörde des Landes kann be-

stimmen, dass die Lohnsteuer nicht dem Betriebsstätten-
finanzamt, sondern einer anderen öffentlichen Kasse
anzumelden und an diese abzuführen ist; die Kasse erhält
insoweit die Stellung einer Landesfinanzbehörde. ?Das
Betriebsstättenfinanzamt oder die zuständige andere
öffentliche Kasse können anordnen, dass die Lohnsteuer
abweichend von dem nach Absatz 1 maßgebenden Zeit-
punkt anzumelden und abzuführen ist, wenn die Ab-
führung der Lohnsteuer nicht gesichert erscheint.
(4) !Arbeitgeber, die eigene oder gecharterte Handels-

schiffe betreiben,dürfen vom Gesamtbetrag der anzumel-
denden und abzuführenden Lohnsteuer einen Betrag von
40 vom Hundert der Lohnsteuer der auf solchen Schiffen
in einem zusammenhängenden Arbeitsverhältnis von
mehr als 183 Tagen beschäftigten Besatzungsmitglieder
abziehen und einbehalten. ?Die Handelsschiffe müssen in
einem inländischen Seeschiffsregister eingetragen sein,
die deutsche Flagge führen und zur Beförderung von Per-
sonen oder Gütern imVerkehr mit oder zwischen auslän-
dischen Häfen, innerhalb eines ausländischen Hafens
oder zwischen einemausländischen Hafen und der Hohen
See betrieben werden. 3Die Sätze 1 und 2 sind entspre-
chend anzuwenden, wenn Seeschiffe im Wirtschaftsjahr
überwiegend außerhalb der deutschen Hoheitsgewässer
zum Schleppen, Bergen oder zur Aufsuchung von Boden-
schätzen oder zur Vermessung von Energielagerstätten
unter dem Meeresboden eingesetzt werden. “Ist für den
Lohnsteuerabzug die Lohnsteuer nach der Steuerklasse V
oder VI zu ermitteln, so bemisst sich der Betrag nach
Satz 1 nach der Lohnsteuer der Steuerklasse |.

841b
Abschluss des Lohnsteuerabzugs

(1)!Bei Beendigung eines Dienstverhältnissesoder am
Ende des Kalenderjahres hat der Arbeitgeber das Lohn-
konto des Arbeitnehmers abzuschließen. 2Der Arbeitge-
ber hat auf Grund der Eintragungen im Lohnkonto auf der
Lohnsteuerkartedes Arbeitnehmers
1. die Dauerdes Dienstverhältnisseswährend des Kalen-

derjahres, für das die Lohnsteuerkarte gilt, sowie
zusätzlich die Anzahl der nach 8 41 Abs. 1 Satz 6 ver-
merktenGroßbuchstaben U,

2. die Art und Höhe des gezahltenArbeitslohns,
3. die einbehaltene Lohnsteuer sowie zusätzlich den

Großbuchstaben B, wenn das Dienstverhältnis vor
Ablauf des Kalenderjahresendet und der Arbeitnehmer
für einen abgelaufenen Lohnzahlungszeitraum oder
Lohnabrechnungszeitraum des Kalenderjahres unter
Berücksichtigung der Vorsorgepauschale nach $ 10c
Abs. 3 zu besteuernwar,

4. das Kurzarbeitergeld, das Schlechtwettergeld, das
Winterausfallgeld, den Zuschuss zum Mutterschafts-
geld nach dem Mutterschutzgesetz, die Entschädigun-
gen für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzge-
setz vom 20. Juli 2000 (BGBl. IS. 1045)sowie die nach
& 3 Nr. 28 steuerfreien Aufstockungsbeträge oder
Zuschläge,
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5. die auf die Entfernungspauschale anzurechnenden
steuerfreien Arbeitgeberleistungen für Fahrten zwi-
schen Wohnung undArbeitsstätte,

6. die pauschal besteuerten Arbeitgeberleistungen für
Fahrtenzwischen Wohnung undArbeitsstätte,

7. steuerfreieEinnahmen imSinne des 83 Nr. 39,
8. dienach $3 Nr. 63 steuerfreigezahlten Beiträge
zu bescheinigen (Lohnsteuerbescheinigung). $Liegt dem
Arbeitgeber eine Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers
nicht vor, hater die Lohnsteuerbescheinigung nach einem
entsprechenden amtlich vorgeschriebenen Vordruck zu
erteilen. *Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer die
Lohnsteuerbescheinigung auszuhändigen, wenn das
Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalenderjahres beendet
wird oder der Arbeitnehmer zur Einkommensteuer veran-
lagt wird. In den übrigen Fällen hat der Arbeitgeber die
Lohnsteuerbescheinigung dem Betriebsstättenfinanzamt
einzureichen. ®lst Freistellung nach $ 39b Abs. 7 auf
besonderem Vordruck erteilt, so ist die Bescheinigung
nach Satz 2 Nr. 1, 5 bis 7 auf diesem Vordruck einzutra-
gen; die Sätze 4 und 5 sind anzuwenden. 7KanneinArbeit-
geber, der für die Lohnabrechnung ein maschinelles Ver-
fahren anwendet, die Lohnsteuerbescheinigung nach
Satz 2 nicht sofort bei Beendigung des Dienstverhältnis-
ses ausschreiben, so hat er die Lohnsteuerkarte bis zur
Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung zurückzu-
behalten und dem Arbeitnehmer eine Bescheinigung über
alle auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers eingetra-
genen Merkmale auszuhändigen; indieser Bescheinigung
ist außerdem der Zeitpunkt einzutragen, zu dem das
Dienstverhältnisbeendet worden ist.®Indiesem Fall ist die
Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung innerhalb
von acht Wochen nachzuholen.
(2) Absatz 1 gilt nicht für Arbeitnehmer, soweit sie

Arbeitslohn bezogen haben, der nach den 88 40 bis 40b
pauschal besteuertworden ist.

841c
Änderung des Lohnsteuerabzugs

(1)DerArbeitgeber ist berechtigt,bei der jeweils nächst-
folgenden Lohnzahlung bisher erhobene Lohnsteuer zu
erstattenoder noch nicht erhobene Lohnsteuer nachträg-
lich einzubehalten,
1. wenn ihm der Arbeitnehmer eine Lohnsteuerkarte mit

Eintragungen vorlegt, die auf einen Zeitpunkt vor Vor-
lageder Lohnsteuerkartezurückwirken, oder

2. wenn er erkennt, dass er die Lohnsteuer bisher nicht
vorschriftsmäßig einbehalten hat; dies gilt auch bei
rückwirkender Gesetzesänderung.
(2) 'Die zu erstattende Lohnsteuer ist dem Betrag zu

entnehmen, den der Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer
insgesamt an Lohnsteuer einbehalten oder übernommen
hat. 2Wenndie zu erstattende Lohnsteuer aus dem Betrag
nicht gedeckt werden kann, der insgesamt an Lohnsteuer
einzubehalten oder zu übernehmen ist, wird der Fehlbe-
trag dem Arbeitgeber auf Antrag vom Betriebsstätten-
finanzamtersetzt.
(3) !Nach Ablauf des Kalenderjahres oder, wenn das

Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalenderjahres endet,
nach Beendigung des Dienstverhältnisses, ist die Ände-
rung des Lohnsteuerabzugs nur bis zur Ausschreibung

der Lohnsteuerbescheinigung zulässig. ?Bei Änderung
des Lohnsteuerabzugs nach Ablauf des Kalenderjahres ist
die nachträglich einzubehaltende Lohnsteuer nach dem
Jahresarbeitsiohn zu ermitteln. 3Eine Erstattung von
Lohnsteuer ist nach Ablauf des Kalenderjahres nur im
Wege des Lohnsteuer-Jahresausgleichs nach $ 42b
zulässig.
(4)!Der Arbeitgeber hat die Fälle, indenen er von seiner

Berechtigung zur nachträglichen Einbehaltung von Lohn-
steuer nach Absatz 1 keinen Gebrauch macht oder die
Lohnsteuer nicht nachträglich einbehalten werden kann,
weil
1. Eintragungenauf der Lohnsteuerkarteeines Arbeitneh-

mers, die nach Beginn des Dienstverhältnisses vorge-
nommen worden sind, auf einen Zeitpunkt vor Beginn
des Dienstverhältnisseszurückwirken,

2. der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber Arbeitslohn nicht
mehr bezieht oder

3. der Arbeitgeber nach Ablauf des Kalenderjahres
bereits die Lohnsteuerbescheinigung ausgeschrieben
hat,

dem Betriebsstättenfinanzamt unverzüglich anzuzeigen.
2Das Finanzamt hat die zu wenig erhobene Lohnsteuer
vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn der nachzufor-
dernde Betrag 10 Euro übersteigt.3842d bleibt unberührt.

8842und42a
(weggefallen)

842b
Lohnsteuer-

Jahresausgleich durch den Arbeitgeber
(1)!Der Arbeitgeber ist berechtigt,seinen unbeschränkt

einkommensteuerpflichtigenArbeitnehmern, die während
des abgelaufenen Kalenderjahres (Ausgleichsjahr)ständig
in einem Dienstverhältnis gestanden haben, die für das
Ausgleichsjahr einbehaltene Lohnsteuer insoweit zu
erstatten,als sie die auf den Jahresarbeitslohn entfallende
Jahresiohnsteuer übersteigt (Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich). 2Er ist zur Durchführung des Lohnsteuer-Jahres-
ausgleichs verpflichtet, wenn er am 31. Dezember des
Ausgleichsjahres mindestens zehn Arbeitnehmer be-
schäftigt. 3Voraussetzung für den Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich ist, dass dem Arbeitgeber die Lohnsteuerkartedes
Arbeitnehmers mit den Lohnsteuerbescheinigungen aus
etwaigen vorangegangenen Dienstverhältnissen vorliegt.
4Der Arbeitgeber darf den Lohnsteuer-Jahresausgleich
nicht durchführen, wenn
1. der Arbeitnehmeres beantragtoder
2. der Arbeitnehmer für das Ausgleichsjahr oder für

einen Teil des Ausgleichsjahres nach den Steuerklas-
sen V oder VI zu besteuernwar oder

3. der Arbeitnehmer für einen Teil des Ausgleichsjahres
nach den Steuerklassen Ill oder IV zu besteuern war
oder

3a. auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers ein Hin-
zurechnungsbetrag ($ 39a Abs. 1 Nr. 7) eingetragen
ist oder

4. der Arbeitnehmer imAusgleichsjahr Kurzarbeitergeld,
Schlechtwettergeld, Winterausfallgeld, Zuschuss



zum Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutzge-
setz, Zuschuss nach $ 4a der Mutterschutzverord-
nung oder einer entsprechenden Landesregelung,
Entschädigungen für Verdienstausfall nach dem
Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1045) oder nach & 3 Nr. 28 steuerfreie Auf-
stockungsbeträge oder Zuschläge bezogen hatoder

4a. die Anzahl der im Lohnkonto eingetragenen oder auf
der Lohnsteuerkarte bescheinigten Großbuchstaben
U mindestens eins beträgtoder

5. der Arbeitslohn imAusgleichsjahr unter Berücksichti-
gung der Vorsorgepauschale nach $ 10c Abs. 2 und
der Vorsorgepauschale nach $ 10c Abs. 3 zu besteu-
ernwar oder

6. der Arbeitnehmer im Ausgleichsjahr ausländische
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bezogen hat,
die nach einemAbkommen zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung oder unter Progressionsvorbehalt
nach $ 34c Abs. 5 von der Lohnsteuer freigestellt
waren.

(2)!Für den Lohnsteuer-Jahresausgleich hatder Arbeit-
geber den Jahresarbeitsiohn aus dem zu ihm bestehen-
den Dienstverhältnisund nach den Lohnsteuerbescheini-
gungen auf der Lohnsteuerkarte aus etwaigen vorange-
gangenen Dienstverhältnissen festzustellen. 2Dabei blei-
ben Bezüge im Sinne des $ 34 Abs. 1 und 2 Nr. 2 und 4
außer Ansatz, wenn der Arbeitnehmer nicht jeweils die
Einbeziehung in den Lohnsteuer-Jahresausgleich bean-
tragt. *Vom Jahresarbeitsiohn sind der etwa in Betracht
kommende Versorgungs-Freibetrag, der etwa in Betracht
kommende Altersentlastungsbetrag und ein etwa auf der
Lohnsteuerkarte eingetragener Freibetrag abzuziehen.
4Fürden so geminderten Jahresarbeitslohn ist nach Maß-
gabe der auf der Lohnsteuerkarte zuletzt eingetragenen
Steuerklasse die Jahreslohnsteuer nach $ 39b Abs. 2
Satz 6 und 7 zu ermitteln.Den Betrag, um den die sich
hiernach ergebende Jahreslohnsteuer die Lohnsteuer
unterschreitet, die von dem zugrunde gelegten Jahres-
arbeitslohn insgesamt erhoben worden ist, hat der Arbeit-
geber dem Arbeitnehmer zu erstatten.$Bei der Ermittlung
der insgesamt erhobenen Lohnsteuer ist die Lohnsteuer
auszuscheiden, die von den nach Satz 2 außer Ansatz
gebliebenen Bezügen einbehaltenworden ist.
(3) !Der Arbeitgeber darf den Lohnsteuer-Jahresaus-

gleich frühestens bei der Lohnabrechnung für den letzten
imAusgleichsjahr endenden Lohnzahlungszeitraum, spä-
testens bei der Lohnabrechnung für den letzten Lohnzah-
lungszeitraum, der im Monat März des dem Ausgleichs-
jahr folgenden Kalenderjahresendet, durchführen. ?Die zu
erstattendeLohnsteuer istdem Betragzu entnehmen,den
der Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer für den Lohnzah-
lungszeitraum insgesamt an Lohnsteuer erhoben hat.
3841cAbs.2Satz2 istanzuwenden.
(4) 'Der Arbeitgeber hat im Lohnkonto für das Aus-

gleichsjahr den Inhalt etwaiger Lohnsteuerbescheinigun-
gen aus vorangegangenen Dienstverhältnissen des
Arbeitnehmers einzutragen. ?Im Lohnkonto für das Aus-
gleichsjahr ist die im Lohnsteuer-Jahresausgleich erstat-
tete Lohnsteuer gesondert einzutragen. 3Auf der Lohn-
steuerkarte für das Ausgleichsjahr ist der sich nach Ver-
rechnung der erhobenen Lohnsteuer mit der erstatteten
Lohnsteuer ergebende Betrag als erhobene Lohnsteuer
einzutragen.
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842c
(weggefallen)

842d
Haftung des Arbeitgebers

und Haftung bei Arbeitnehmerüberlassung
(1)DerArbeitgeber haftet

1. für die Lohnsteuer, die er einzubehalten und abzu-
führen hat,

2. für die Lohnsteuer, die er beim Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich zu Unrecht erstattethat,

3. für die Einkommensteuer (Lohnsteuer), die auf Grund
fehlerhafterAngaben im Lohnkonto oder in der Lohn-
steuerbescheinigung verkürztwird.
(2)DerArbeitgeber haftetnicht,

1. soweit Lohnsteuer nach 8 39 Abs. 4, 8 39a Abs. 5 und
in den vom Arbeitgeber angezeigten Fällen des $ 38
Abs. 4 Satz 2 und des $ 41c Abs. 4 nachzufordern ist,

2. soweit auf Grund der nach $ 10 Abs. 5 erlassenen
Rechtsverordnung eine Nachversteuerung durchzu-
führen ist.
(3)Soweit die Haftungdes Arbeitgebers reicht,sind der

Arbeitgeber und der Arbeitnehmer Gesamtschuldner.
2Das Betriebsstättenfinanzamt kann die Steuerschuld
oder Haftungsschuld nach pflichtgemäßem Ermessen
gegenüber jedem Gesamtschuldner geltend machen.
3DerArbeitgeber kannauch dann inAnspruch genommen
werden, wenn der Arbeitnehmer zur Einkommensteuer
veranlagt wird. *Der Arbeitnehmer kann im Rahmen der
Gesamtschuldnerschaft nur in Anspruch genommen wer-
den,
1. wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht vorschrifts-

mäßigvom Arbeitslohn einbehaltenhat,
2. wenn der Arbeitnehmerweiß, dass der Arbeitgeber die

einbehaltene Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig ange-
meldethat. ?Dies gilt nicht,wenn derArbeitnehmerden
Sachverhalt dem Finanzamt unverzüglich mitgeteilt
hat.
(4) !Für die Inanspruchnahme des Arbeitgebers bedarf

es keines Haftungsbescheids und keines Leistungsge-
bots, soweit der Arbeitgeber
1. die einzubehaltende Lohnsteuer angemeldet hatoder
2. nach Abschluss einer LohnsteuerAußenprüfung seine

Zahlungsverpflichtungschriftlich anerkennt.
2Satz 1 gilt entsprechend für die Nachforderung zu über-
nehmenderpauschaler Lohnsteuer.
(5)Von der Geltendmachung der Steuernachforderung

oder Haftungsforderung ist abzusehen, wenn diese insge-
samt 10 Euro nicht übersteigt.
(6) 'Soweit einem Dritten (Entleiher) Arbeitnehmer

gewerbsmäßig zur Arbeitsleistung überlassen werden,
hafteter mitAusnahme der Fälle, indenen eineArbeitneh-
merüberlassung nach 8 1 Abs. 3 des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes vorliegt, neben dem Arbeitgeber; dies
giltauch, wenn der in$ 1Abs. 2 des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzes bestimmte Zeitraum überschritten ist.
2Der Entleiher haftet nicht, wenn der Überlassung eine
Erlaubnis nach $ 1 des Arbeitnehmerüberlassungsgeset-
zes zugrunde liegtund soweit er nachweist, dass er den in
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den $$ 28a bis 28c des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
vorgesehenen Meldepflichten sowie den nach $ 51 Abs. 1
Nr. 2 Buchstabe d vorgesehenen Mitwirkungspflichten
nachgekommen ist. 3Der Entleiher haftet ferner nicht,
wenn er über das Vorliegen einer Arbeitnehmerüberlas-
sung ohne Verschulden irrte. *Die Haftung beschränkt
sich auf die Lohnsteuer für die Zeit, für die ihmder Arbeit-
nehmer überlassen worden ist. $Soweit die Haftung des
Entleihers reicht, sind der Arbeitgeber, der Entleiher und
der Arbeitnehmer Gesamtschuldner. 8Der Entleiher darf
auf Zahlung nur in Anspruch genommen werden, soweit
die Vollstreckung in das inländische bewegliche Vermö-
gen des Arbeitgebers fehlgeschlagen ist oder keinen
Erfolg verspricht; $ 219 Satz 2 der Abgabenordnung ist
entsprechend anzuwenden. 7Ist durch die Umstände der
Arbeitnehmerüberlassung die Lohnsteuer schwer zu
ermitteln, so ist die Haftungsschuld mit 15 vom Hundert
des zwischen Verleiher und Entleiher vereinbarten Ent-
gelts ohne Umsatzsteuer anzunehmen, solange der Ent-
leihernicht glaubhaft macht, dass die Lohnsteuer, für die
er haftet, niedriger ist. ®DieAbsätze 1 bis 5 sind entspre-
chend anzuwenden. 9Die Zuständigkeit des Finanzamts
richtet sich nach dem Ort der Betriebsstätte des Ver-
leihers.
(7)Soweit der EntleiherArbeitgeber ist, haftet der Ver-

leiherwie ein Entleihernach Absatz 6.
(8)!Das Finanzamt kann hinsichtlichder Lohnsteuer der

Leiharbeitnehmer anordnen, dass der Entleiher einen
bestimmten Teil des mit dem Verleiher vereinbarten Ent-
gelts einzubehalten und abzuführen hat, wenn dies zur
Sicherung des Steueranspruchs notwendig ist; Absatz 6
Satz 4 ist anzuwenden. 2Der Verwaltungsakt kann auch
mündlich erlassen werden. 3DieHöhe des einzubehalten-
den und abzuführenden Teils des Entgelts bedarf keiner
Begründung, wenn der inAbsatz 6 Satz 7 genannteVom-
hundertsatz nicht überschrittenwird.

842e
Anrufungsauskunft

1Das Betriebsstättenfinanzamt hat auf Anfrage eines
Beteiligten darüber Auskunft zu geben, ob und inwieweit
im einzelnen Fall die Vorschriften über die Lohnsteuer
anzuwenden sind. 2Sind für einen Arbeitgeber mehrere
Betriebsstättenfinanzämter zuständig, so erteilt das
Finanzamt die Auskunft, in dessen Bezirk sich die
Geschäftsleitung (8 10 der Abgabenordnung) des Arbeit-
gebers im Inland befindet. 3Ist dieses Finanzamt kein
Betriebsstättenfinanzamt,so ist das Finanzamtzuständig,
in dessen Bezirk sich die Betriebsstätte mit den meisten
Arbeitnehmern befindet. *in den Fällen der Sätze 2 und 3
hatder Arbeitgeber sämtliche Betriebsstättenfinanzämter,
das Finanzamt der Geschäftsleitung und erforderlichen-
falls die Betriebsstätte mit den meisten Arbeitnehmern
anzugeben sowie zu erklären, für welche Betriebsstätten
die Auskunft von Bedeutung ist.

&42f
Lohnsteuer-Außenprüfung

(1) Für die Außenprüfung der Einbehaltung oder Über-
nahme und Abführung der Lohnsteuer ist das Betriebs-
stättenfinanzamtzuständig.
(2)'Für die Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers bei der

Außenprüfung gilt $ 200 der Abgabenordnung. ?Darüber

hinaus haben die Arbeitnehmer des Arbeitgebers dem mit
der Prüfung Beauftragtenjede gewünschte Auskunft über
Art und Höhe ihrerEinnahmenzu geben und aufVerlangen
die etwa in ihrem Besitz befindlichen Lohnsteuerkarten
sowie die Belege über bereits entrichtete Lohnsteuer vor-
zulegen. 3Diesgilt auch für Personen, bei denen es streitig
ist, ob sie Arbeitnehmer des Arbeitgebers sind oder
waren.

3.SteuerabzugvomKapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

843
Kapitalerträge mit Steuerabzug

(1) !Bei den folgenden inländischen und in den Fällen
der Nummer 7 Buchstabe a und Nummer 8 sowie Satz 2
auch ausländischen Kapitalerträgenwird die Einkommen-
steuer durch Abzug vom Kapitalertrag (Kapitalertrag-
steuer)erhoben:
1. KapitalerträgenimSinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2;
2. Zinsen aus Teilschuldverschreibungen, bei denen

neben der festen Verzinsung ein Recht auf Umtausch
in Gesellschaftsanteile (Wandelanleihen) oder eine
Zusatzverzinsung, die sich nach der Höhe der
Gewinnausschüttungen des Schuldners richtet
(Gewinnobligationen),eingeräumt ist, und Zinsen aus
Genussrechten, die nicht in $ 20 Abs. 1 Nr. 1 genannt
sind. 2Zu den Gewinnobligationen gehören nicht sol-
che Teilschuldverschreibungen, bei denen der Zins-
fuß nur vorübergehend herabgesetzt und gleichzeitig
eine von dem jeweiligen Gewinnergebnis des Unter-
nehmens abhängige Zusatzverzinsung bis zur Höhe
des ursprünglichen Zinsfußes festgelegt worden ist.
3Zu den Kapitalerträgen im Sinne des Satzes 1
gehören nicht die Bundesbankgenussrechte imSinne
des 83 Abs. 1 des Gesetzes über die Liquidation der
Deutschen Reichsbank und der Deutschen Golddis-
kontbank in der im Bundesgesetzblatt Teil Il, Gliede-
rungsnummer 7620-6, veröffentlichten bereinigten
Fassung, das zuletzt durch das Gesetz vom 17. De-
zember 1975 (BGBl. |S. 3123)geändertworden ist;

3. Einnahmen aus der Beteiligung an einem Handels-
gewerbe als stillerGesellschafter und Zinsen aus par-
tiarischen Darlehen(820 Abs. 1 Nr. 4);

4. Kapitalerträgen im Sinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 6. 2Der
Steuerabzug vom Kapitalertrag ist in den Fällen des
&20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 4 nur vorzunehmen, wenn das
Versicherungsunternehmen auf Grund einer Mittei-
lungdes Finanzamts weiß oder infolgeder Verletzung
eigener Anzeigeverpflichtungen nicht weiß, dass die
Kapitalerträgenach dieser Vorschrift zu den Einkünf-
ten aus Kapitalvermögengehören;
(weggefallen)
(weggefallen)

7. Kapitalerträgen im Sinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 7, außer
bei KapitalerträgenimSinne der Nummer2, wenn
a) es sich um Zinsen aus Anleihen und Forderungen

handelt, die in ein öffentliches Schuldbuch oder in
ein ausländisches Register eingetragen oder über
die Sammelurkunden im Sinne des $ 9a des
Depotgesetzes oder Teilschuldverschreibungen
ausgegeben sind;



b) der Schuldner der nicht in Buchstabe a genannten
Kapitalerträge ein inländisches Kreditinstitut oder
ein inländisches Finanzdienstleistungsinstitut im
Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen ist.
2Kreditinstitutin diesem Sinne ist auch die Kredit-
anstalt für Wiederaufbau, eine Bausparkasse, die
Deutsche Postbank AG, die Deutsche Bundes-
bank bei Geschäften mit jedermann einschließlich
ihrer Betriebsangehörigen im Sinne der $$ 22
und 25 des Gesetzes über die Deutsche Bundes-
bank und eine inländische Zweigstelle eines aus-
ländischen Kreditinstituts oder eines ausländi-
schen Finanzdienstleistungsinstituts im Sinne der
88 53 und 53b des Gesetzes über das Kreditwe-
sen, nicht aber eine ausländische Zweigstelle
eines inländischen Kreditinstitutsoder eines inlän-
dischen Finanzdienstleistungsinstituts. 3Die inlän-
dische Zweigstelle gilt an Stelle des ausländischen
Kreditinstituts oder des ausländischen Finanz-
dienstleistungsinstituts als Schuldner der Kapital-
erträge. “Der Steuerabzug muss nicht vorgenom-
menwerden, wenn
aa) auch der Gläubiger der Kapitalerträge ein

inländisches Kreditinstitut oder ein inländi-
sches Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne
des Gesetzes über das Kreditwesen ein-
schließlich der inländischen Zweigstelle eines
ausländischen Kreditinstituts oder eines aus-
ländischen Finanzdienstleistungsinstituts im
Sinne der 88 53 und 53b des Gesetzes über
das Kreditwesen, eine Bausparkasse, die
Deutsche Postbank AG, die Deutsche Bun-
desbank oder die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau ist,

bb) es sich um Kapitalerträge aus Sichteinlagen
handelt, für die kein höherer Zins oder Bonus
als 1 vom Hundert gezahltwird,

cc) es sich um Kapitalerträge aus Guthaben bei
einer Bausparkasse auf Grund eines Bauspar-
vertrags handelt und wenn für den Steuer-
pflichtigen imKalenderjahrder Gutschrift oder
imKalenderjahrvor der Gutschrift dieser Kapi-
talerträge für Aufwendungen an die Bauspar-
kasse eine Arbeitnehmer-Sparzulage oder
eine Wohnungsbauprämie festgesetzt oder
von der Bausparkasse ermittelt worden ist
oder für die Guthaben kein höherer Zins oder
Bonus als 1 vom Hundert gezahltwird,

dd) die Kapitalerträgebei den einzelnenGuthaben
im Kalenderjahr nur einmal gutgeschrieben
werden und 10 Euro nicht übersteigen;

7a. KapitalerträgenimSinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 9;
7b. KapitalerträgenimSinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 10 Buch-

stabe a;
7c. KapitalerträgenimSinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 10 Buch-

stabe b;
8. Kapitalerträgen imSinne des $ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2

Buchstabe b und Nr. 3 und 4 außer bei Zinsen aus
Wandelanleihen imSinne der Nummer2. ?Bei derVer-
äußerung von Kapitalforderungen im Sinne der Num-
mer 7 Buchstabe b gilt Nummer 7 Buchstabe b Dop-
pelbuchstabe aa entsprechend.
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2Dem Steuerabzug unterliegen auch Kapitalerträge im
Sinne des $ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, die neben den in den
Nummern 1 bis 8 bezeichneten Kapitalerträgen oder an
deren Stelle gewährt werden. 3DerSteuerabzug ist unge-
achtet des $ 3 Nr. 40 und des $&8b des Körperschaft-
steuergesetzesvorzunehmen.
(2) Der Steuerabzug ist außer in den Fällen des Absat-

zes 1 Satz 1 Nr. 7c nicht vorzunehmen, wenn Gläubiger
und Schuldner der Kapitalerträge (Schuldner) oder die
auszahlende Stelle im Zeitpunkt des Zufließens dieselbe
Person sind.
(3)Kapitalerträgesind inländische, wenn der Schuldner

Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inlandhat.
(4)Der Steuerabzug ist auch dann vorzunehmen, wenn

die Kapitalerträge beim Gläubiger zu den Einkünften aus
Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus
selbständiger Arbeit oder aus Vermietung und Verpach-
tung gehören.

843a
Bemessung der Kapitalertragsteuer

(1)Die Kapitalertragsteuerbeträgt
1. inden Fällen des $ 43 Abs. 1Satz 1 Nr. 1:

20 vom Hundert des Kapitalertrags, wenn der Gläubi-
ger die Kapitalertragsteuerträgt,
25 vom Hundert des tatsächlich ausgezahlten Betrags,
wenn der Schuldner die Kapitalertragsteuer über-
nimmt;

2. inden Fällen des $ 43 Abs. 1Satz 1 Nr. 2 bis 4:
25 vom Hundert des Kapitalertrags, wenn der Gläubi-
ger die Kapitalertragsteuerträgt,
33% vom Hundert des tatsächlich ausgezahlten
Betrags, wenn der Schuldner die Kapitalertragsteuer
übernimmt;

3. in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 und 8 sowie
Satz 2:
30 vom Hundert des Kapitalertrags (Zinsabschlag),
wenn der Gläubiger die Kapitalertragsteuerträgt,
42,85 vom Hundert des tatsächlich ausgezahlten
Betrags, wenn der Schuldner die Kapitalertragsteuer
übernimmt;
in den Fällen des $ 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 Buchstabe a
Doppelbuchstabe bb erhöhen sich der Vomhundert-
satz von 30 auf 35 und der Vomhundertsatz von
42,85 auf 53,84;

4. inden Fällen des $ 43 Abs. 1Satz 1 Nr. 7a:
20 vom Hundert des Kapitalertrags, wenn der Gläubi-
ger die Kapitalertragsteuerträgt,
25 vom Hundert des tatsächlich ausgezahlten Betrags,
wenn der Schuldner die Kapitalertragsteuer über-
nimmt;

5. inden Fällen des $ 43 Abs. 1Satz 1 Nr. 7b:
10 vom Hundert des Kapitalertrags, wenn der Gläubi-
ger die Kapitalertragsteuerträgt,
11% vom Hundert des tatsächlich ausgezahlten Be-
trags, wenn der Schuldner die Kapitalertragsteuer
übernimmt;
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6. inden Fällen des $ 43 Abs. 1Satz 1 Nr. 7c:
10vom Hundert des Kapitalertrags.
(2) !'DemSteuerabzug unterliegendie vollen Kapitaler-

träge ohne jeden Abzug. ?In den Fällen des $ 20 Abs. 2
Satz 1 Nr. 4 bemisst sich der Steuerabzug nach dem
Unterschied zwischen dem Entgelt für den Erwerb und
den Einnahmen aus der Veräußerung oder Einlösung der
Wertpapiere und Kapitalforderungen,wenn sie von der die
Kapitalerträge auszahlenden Stelle erworben oder ver-
äußert und seitdem verwahrt oder verwaltetworden sind.
3Istdies nicht der Fall, bemisst sich der Steuerabzug nach
30 vom Hundertder Einnahmenaus der Veräußerungoder
Einlösung der Wertpapiere und Kapitalforderungen. *Hat
die auszahlende Stelle die Wertpapiere und Kapitalforde-
rungen vor dem 1. Januar 1994 erworben oder veräußert
und seitdemverwahrtoder verwaltet,kannsie den Steuer-
abzug nach 30 vom Hundert der Einnahmen aus der Ver-
äußerung oder Einlösung der Wertpapiere und Kapitalfor-
derungen bemessen. Die Sätze 3 und 4 gelten auch in
den Fällen der Einlösung durch den Ersterwerber.6&Abwei-
chend von den Sätzen 2 bis 5 bemisst sich der Steuerab-
zug bei Kapitalerträgenaus nicht für einen marktmäßigen
Handel bestimmtenschuldbuchfähigen Wertpapieren des
Bundes und der Länder oder bei Kapitalerträgen imSinne
des $ 43Abs. 1Satz 1 Nr. 7 Buchstabe b aus nicht in Inha-
ber- oder Orderschuldverschreibungen verbrieften Kapi-
talforderungen nach dem vollen Kapitalertragohne jeden
Abzug. ’Bei Wertpapieren und Kapitalforderungen ineiner
ausländischen Währung ist der Unterschied im Sinne des
Satzes 2 inder ausländischen Währung zu ermitteln.
(3)!Von KapitalerträgenimSinne des $ 43 Abs. 1Satz 1

Nr. 7 Buchstabe a und Nr. 8 sowie Satz 2 kanndie auszah-
lende Stelle Stückzinsen, die ihr der Gläubiger im Kalen-
derjahr des Zuflusses der Kapitalerträge gezahlt hat, bis
zur Höhe der Kapitalerträge abziehen. ?Dies gilt nicht in
den Fällen des $ 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 Buchstabe a Dop-
pelbuchstabe bb.
(4)!Die Absätze 2 und 3 Satz 1 gelten entsprechend für

die Bundeswertpapierverwaltung oder eine Landesschul-
denverwaltung als auszahlende Stelle, im Fall des Absat-
zes 3 Satz 1 jedoch nur, wenn die Wertpapiere oder For-
derungen von einem Kreditinstitut oder einem Finanz-
dienstleistungsinstitut mit der Maßgabe der Verwahrung
und Verwaltung durch die Bundeswertpapierverwaltung
oder eine Landesschuldenverwaltung erworben worden
sind. 2Das Kreditinstitutoder das Finanzdienstleistungsin-
stitut hat der Bundeswertpapierverwaltung oder einer
Landesschuldenverwaltung zusammen mit den im
Schuldbuch einzutragendenWertpapieren und Forderun-
gen den Erwerbszeitpunkt und den Betrag der gezahlten
Stückzinsen sowie in Fällen des Absatzes 2 Satz 2 bis 5
den Erwerbspreis der für einen marktmäßigen Handel
bestimmten schuldbuchfähigen Wertpapiere des Bundes
oder der Länder und außerdem mitzuteilen,dass es diese
Wertpapiere und Forderungen erworben oder veräußert
und seitdem verwahrtoder verwaltethat.

843b
Bemessung der Kapitalertragsteuer
bei bestimmten Kapitalgesellschaften

(1)Auf Antrag wird die Kapitalertragsteuerfür Kapitaler-
träge im Sinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 1, die einer Mutterge-
sellschaft, die weder ihrenSitz noch ihreGeschäftsleitung
im Inland hat, aus Ausschüttungen einer unbeschränkt

steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft im Sinne des $ 1
Abs. 1 Nr. 1 des Körperschaftsteuergesetzes zufließen,
nicht erhoben.
(2)1Muttergesellschaft imSinne des Absatzes 1 ist eine

Gesellschaft, die die in der Anlage 2 zu diesem Gesetz
bezeichneten Voraussetzungen des Artikels 2 der Richt-
linie90/435/EWGdes Ratesvom23. Juli 1990(ABl.EG
Nr. L225 S. 6) erfüllt und die imZeitpunkt der Entstehung
der Kapitalertragsteuergemäß $&44 Abs. 1 Satz 2 nach-
weislich mindestens zu einem Viertel unmittelbar am
Nennkapital der unbeschränkt steuerpflichtigen Kapital-
gesellschaft beteiligt ist. ?WeitereVoraussetzung ist, dass
die Beteiligungnachweislich ununterbrochenzwölf Mona-
te besteht. 3Wird dieser Beteiligungszeitraum nach dem
Zeitpunkt der Entstehung der Kapitalertragsteuergemäß
& 44 Abs. 1 Satz 2 vollendet, ist die einbehaltene und
abgeführte Kapitalertragsteuer nach & 50d Abs. 1 zu
erstatten;das Freistellungsverfahrennach $ 50d Abs. 2 ist
ausgeschlossen.
(3)Absatz 1 inVerbindung mitAbsatz 2 gilt auch, wenn

die Beteiligungder Muttergesellschaftam Nennkapital der
unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft min-
destens ein Zehntel beträgt, und der Staat, in dem die
Muttergesellschaft nach einem mit einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Gemeinschaften abge-
schlossenen Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung als ansässig gilt, dieser Gesellschaft für
Gewinnausschüttungen der unbeschränkt steuerpflichti-
gen Kapitalgesellschaft eine Steuerbefreiung oder eine
Anrechnung der deutschen Körperschaftsteuer auf die
Steuer der Muttergesellschaft gewährt und seinerseits
Gewinnausschüttungen an eine unbeschränkt steuer-
pflichtige Kapitalgesellschaft ab der gleichen Beteili-
gungshöhe von der Kapitalertragsteuerbefreit.
(4)Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 und 3 gilt auch

für Ausschüttungen anderer unbeschränkt steuerpflichti-
ger Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermö-
gensmassen im Sinne des $ 1 Abs. 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes, wenn der Staat, in dem die Mutter-
gesellschaft nach einem mit einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Gemeinschaften abgeschlossenen
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als
ansässig gilt, dieser Gesellschaft für Gewinnausschüttun-
gen der unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaft,
Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne
des $ 1Abs. 1des Körperschaftsteuergesetzes eine Steu-
erbefreiungoder eine Anrechnung der deutschen Körper-
schaftsteuer auf die Steuer der Muttergesellschaft
gewährt und seinerseits Gewinnausschüttungen an eine
andere unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft, Per-
sonenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des
& 1 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes ab der glei-
chen Beteilligungshöhe von der Kapitalertragsteuer
befreit.

844
Entrichtung der Kapitalertragsteuer

(1) !Schuldner der Kapitalertragsteuer ist in den Fällen
des 8 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 7b und 8 sowie Satz 2 der
Gläubiger der Kapitalerträge.?Die Kapitalertragsteuerent-
steht in dem Zeitpunkt, in dem die Kapitalerträge dem
Gläubiger zufließen. ®Indiesem Zeitpunkt haben in den
Fällen des 8 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 sowie 7a und 7b
der Schuldner der Kapitalerträge und in den Fällen des



8 43Abs. 1Satz 1 Nr. 7 und 8 sowie Satz 2 die die Kapital-
erträge auszahlende Stelle den Steuerabzug für Rech-
nung des Gläubigers der Kapitalerträge vorzunehmen.
4Diedie Kapitalerträgeauszahlende Stelle ist
1. in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchstabe a

und Nr. 8sowie Satz 2
a) das inländische Kreditinstitut oder das inländische

Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des $ 43
Abs. 1Satz 1 Nr. 7 Buchstabe b,
aa) das die Teilschuldverschreibungen, die Anteile

an einer Sammelschuldbuchforderung, die
Wertrechte oder die Zinsscheine verwahrtoder
verwaltet und die Kapitalerträge auszahlt oder
gutschreibt,

bb) das die Kapitalerträge gegen Aushändigung
der Zinsscheine oder der Teilschuldverschrei-
bungen einem anderen als einem ausländi-
schen Kreditinstitutoder einem ausländischen
Finanzdienstleistungsinstitutauszahlt oder gut-
schreibt;

b) der Schuldner der Kapitalerträge in den Fällen des
Buchstabens a, wenn kein inländisches Kreditinsti-
tut oder kein inländisches Finanzdienstleistungs-
institutdie die Kapitalerträgeauszahlende Stelle ist;

2. in den Fällen des 8 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchstabe b
das inländische Kreditinstitut oder das inländische
Finanzdienstleistungsinstitut, das die Kapitalerträge
als Schuldner auszahlt oder gutschreibt.

5Die innerhalbeines Kalendermonats einbehalteneSteuer
ist jeweils bis zum 10. des folgenden Monats an das
Finanzamt abzuführen, das für die Besteuerung des
Schuldners der Kapitalerträgeoder der die Kapitalerträge
auszahlenden Stelle nach dem Einkommen zuständig ist.
6Dabeisind die Kapitalertragsteuerund der Zinsabschlag,
die zu demselben Zeitpunkt abzuführen sind, jeweils auf
den nächsten vollen Euro-Betrag abzurunden. 7”Wenn
Kapitalerträgeganz oder teilweise nicht in Geld bestehen
($ 8 Abs. 2) und der in Geld geleistete Kapitalertrag nicht
zur Deckung der Kapitalertragsteuer ausreicht, hat der
Gläubiger der Kapitalerträge dem zum Steuerabzug Ver-
pflichteten den Fehlbetrag zur Verfügung zu stellen.
8Soweit der Gläubiger seiner Verpflichtung nicht nach-
kommt, hat der zum Steuerabzug Verpflichtete dies dem
für ihn zuständigen Betriebsstättenfinanzamtanzuzeigen.
9Das Finanzamt hat die zu wenig erhobene Kapitalertrag-
steuer vom Gläubiger der Kapitalerträgenachzufordern.
(2) 'Gewinnanteile (Dividenden) und andere Kapitaler-

träge, deren Ausschüttung von einer Körperschaft
beschlossen wird, fließen dem Gläubiger der Kapitalerträ-
ge an dem Tag zu (Absatz 1),der imBeschluss als Tag der
Auszahlung bestimmt worden ist. ?Ist die Ausschüttung
nur festgesetzt, ohne dass über den Zeitpunkt der Aus-
zahlung ein Beschluss gefasst worden ist, so gilt als Zeit-
punkt des Zufließensder Tag nach der Beschlussfassung.
(3) !Ist bei Einnahmen aus der Beteiligung an einem

Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter in dem Beteili-
gungsvertrag über den Zeitpunkt der Ausschüttung keine
Vereinbarung getroffen, so gilt der Kapitalertrag am Tag
nach der Aufstellung der Bilanz oder einer sonstigen Fest-
stellung des Gewinnanteils des stillen Gesellschafters,
spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Wirt-
schaftsjahres, für das der Kapitalertrag ausgeschüttet
oder gutgeschrieben werden soll, als zugeflossen. ?Bei
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Zinsen aus partiarischen Darlehen gilt Satz 1 entspre-
chend.
(4) Haben Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge

vor dem Zufließen ausdrücklich Stundung des Kapital-
ertrags vereinbart,weil der Schuldner vorübergehend zur
Zahlung nicht in der Lage ist, so ist der Steuerabzug erst
mitAblauf der Stundungsfrist vorzunehmen.
(5)Die Schuldner der Kapitalerträgeoder die die Kapi-

talerträge auszahlenden Stellen haften für die Kapitaler-
tragsteuer, die sie einzubehalten und abzuführen haben,
es sei denn, sie weisen nach, dass sie die ihnenauferleg-
ten Pflichten weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt haben. ?Der Gläubiger der Kapitalerträgewird nur in
Anspruch genommen, wenn
1. der Schuldner oder die die Kapitalerträgeauszahlende

Stelle die Kapitalerträgenicht vorschriftsmäßiggekürzt
hat,

2. der Gläubiger weiß, dass der Schuldner oder die die
Kapitalerträge auszahlende Stelle die einbehaltene
Kapitalertragsteuer nicht vorschriftsmäßig abgeführt
hat, und dies dem Finanzamt nicht unverzüglichmitteilt
oder

3. das die Kapitalerträgeauszahlende inländische Kredit-
institut oder das inländische Finanzdienstleistungs-
institut die Kapitalerträge zu Unrecht ohne Abzug der
Kapitalertragsteuerausgezahlt hat.

3Für die Inanspruchnahme des Schuldners der Kapitaler-
träge und der die Kapitalerträge auszahlenden Stelle
bedarf es keines Haftungsbescheids, soweit der Schuld-
ner oder die die Kapitalerträgeauszahlende Stelle die ein-
behaltene Kapitalertragsteuerrichtig angemeldet hatoder
soweit sie ihre Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem
Finanzamt oder dem Prüfungsbeamten des Finanzamts
schriftlich anerkennen.
(6) In den Fällen des $ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7c gilt die

juristische Person des öffentlichen Rechts und die von der
Körperschaftsteuer befreite Körperschaft, Personenver-
einigung oder Vermögensmasse als Gläubiger und der
Betrieb gewerblicher Art als Schuldner der Kapitalerträge.
2DieKapitalertragsteuerentsteht, auch soweit sie auf ver-
deckte Gewinnausschüttungen entfällt,die im abgelaufe-
nen Wirtschaftsjahr vorgenommen worden sind, im Zeit-
punkt der Bilanzerstellung; sie entsteht spätestens acht
Monate nach Ablauf des Wirtschaftsjahres, in den Fällen
des $ 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b Satz 2 am Tag nach
der Beschlussfassung über die Verwendung und in den
Fällen des $ 21 Abs. 3 des Umwandlungssteuergesetzes
am Tag nach der Veräußerung. 3Die Kapitalertragsteuer
entsteht in den Fällen des 8 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b
Satz 3 zum Ende des Wirtschaftsjahres. *Die Absätze 1
bis 4 sind entsprechend anzuwenden. ®DerSchuldner der
Kapitalerträgehaftetfür die Kapitalertragsteuer,soweit sie
auf verdeckte Gewinnausschüttungen und auf Veräuße-
rungen im Sinne des $ 21 Abs. 3 des Umwandlungssteu-
ergesetzes entfällt.

844a
Abstandnahme vom Steuerabzug

(1)Bei Kapitalerträgen im Sinne des $ 43 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3,4, 7 und 8 sowie Satz 2, die einemunbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtigen Gläubiger zufließen, ist der
Steuerabzug nicht vorzunehmen,
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1. soweit die Kapitalerträge zusammen mit den Kapital-
erträgen, für die die Kapitalertragsteuernach $&44b zu
erstatten ist, den Sparer-Freibetrag nach $ 20 Abs. 4
und den Werbungskosten-Pauschbetrag nach $ 9a
Satz 1 Nr. 2 nicht übersteigen,

2. wenn anzunehmen ist, dass für ihn eine Veranlagung
zur Einkommensteuernicht in Betracht kommt.
(2)Voraussetzung für die Abstandnahme vom Steuer-

abzug nach Absatz 1 ist, dass dem nach $ 44 Abs. 1 zum
Steuerabzug Verpflichteten inden Fällen
1. des Absatzes 1 Nr. 1 ein Freistellungsauftragdes Gläu-

bigers der Kapitalerträgenach amtlich vorgeschriebe-
nemVordruck oder

2. des Absatzes 1 Nr. 2 eine Nichtveranlagungs-Beschei-
nigung des für den Gläubiger zuständigen Wohnsitz-
finanzamts

vorliegt.In den Fällendes Satzes 1 Nr. 2 istdie Bescheini-
gung unter dem Vorbehalt des Widerrufs auszustellen.
Ihre Geltungsdauer darf höchstens drei Jahre betragen
und muss am Schluss eines Kalenderjahres enden. 4For-
dert das Finanzamt die Bescheinigung zurück oder
erkennt der Gläubiger, dass die Voraussetzungen für ihre
Erteilung weggefallen sind, so hat er dem Finanzamt die
Bescheinigung zurückzugeben.
(3)Der nach 8 44 Abs. 1 zum Steuerabzug Verpflichtete

hat in seinen Unterlagendas Finanzamt, das die Beschei-
nigung erteilthat, den Tag der Ausstellung der Bescheini-
gung und die in der Bescheinigung angegebene Steuer-
und Listennummer zu vermerkensowie die Freistellungs-
aufträgeaufzubewahren.
(4)Ist derGläubiger

1. eine von der Körperschaftsteuer befreite inländische
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse oder

2. eine inländische juristische Person des öffentlichen
Rechts,

so ist der Steuerabzug bei Kapitalerträgen im Sinne des
8 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, 7 und 8 sowie Satz 2 nicht vorzu-
nehmen. 2Dies gilt auch, wenn es sich bei den Kapitaler-
trägen um Bezüge im Sinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2
handelt, die der Gläubiger von einer von der Körper-
schaftsteuer befreiten Körperschaft bezieht. $Vorausset-
zung ist, dass der Gläubiger dem Schuldner oder dem die
Kapitalerträge auszahlenden inländischen Kreditinstitut
oder inländischen Finanzdienstleistungsinstitutdurch eine
Bescheinigung des für seine Geschäftsleitung oder seinen
Sitz zuständigen Finanzamts nachweist, dass er eine Kör-
perschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse
im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 oder 2 ist. *Absatz 2 Satz 2
bis 4 und Absatz 3 gelten entsprechend. °Die in Satz 3
bezeichnete Bescheinigung wird nicht erteilt, wenn die
Kapitalerträge in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 in einem
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, für den die
Befreiungvon der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist,
oder wenn sie in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 in einem
nicht von der Körperschaftsteuer befreiten Betrieb
gewerblicher Art anfallen.
(5)"Bei Kapitalerträgen imSinne des &43 Abs. 1 Satz 1

Nr. 7 und 8 sowie Satz 2, die einem unbeschränkt oder
beschränkt einkommensteuerpflichtigen Gläubiger zu-
fließen, ist der Steuerabzug nicht vorzunehmen, wenn die
Kapitalerträge Betriebseinnahmen des Gläubigers sind

und die Kapitalertragsteuerbei ihmauf Grund der Art sei-
ner Geschäfte auf Dauer höher wären als die gesamte
festzusetzende Einkommensteueroder Körperschaftsteu-
er. 2Dies ist durch eine Bescheinigung des für den Gläubi-
ger zuständigen Finanzamts nachzuweisen. 3DieBeschei-
nigung ist unter dem Vorbehalt des Widerrufs auszustel-
len.
(6)Voraussetzung für die Abstandnahme vom Steuer-

abzug nach den Absätzen 1, 4 und 5 bei Kapitalerträgen
im Sinne des 8 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 und 8 sowie Satz 2
ist,dass die Teilschuldverschreibungen, die Anteile an der
Sammelschuldbuchforderung, die Wertrechte oder die
Einlagen und Guthaben im Zeitpunkt des Zufließens der
Einnahmen unterdem Namen des Gläubigers der Kapital-
erträgebei der die Kapitalerträgeauszahlenden Stelle ver-
wahrt oder verwaltetwerden. 2Istdies nicht der Fall, ist die
Bescheinigung nach & 45a Abs. 2 durch einen entspre-
chenden Hinweis zu kennzeichnen.
(7)!Ist der Gläubiger eine inländische

1. Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse im Sinne des $ 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körper-
schaftsteuergesetzes oder

2. Stiftung des Öffentlichen Rechts, die ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen
Zwecken dient, oder

3. juristische Person des öffentlichen Rechts, die aus-
schließlich und unmittelbarkirchlichenZwecken dient,

so ist der Steuerabzug bei Kapitalerträgen im Sinne des
& 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7a bis 7c nicht vorzunehmen.
2Absatz4 gilt bei KapitalerträgenimSinne des $ 43 Abs. 1
Satz 1 Nr. 7aund 7b entsprechend.

844b
Erstattung der Kapitalertragsteuer

(1)"Bei Kapitalerträgen imSinne des $ 43 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 und 2, die einem unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtigen und in den Fällen des $ 44a Abs. 5 auch einem
beschränkt einkommensteuerpflichtigen Gläubiger zu-
fließen, wird auf Antrag die einbehaltene und abgeführte
Kapitalertragsteuerunterden Voraussetzungen des $ 44a
Abs. 1, 2 und 5 in dem dort bestimmten Umfang unter
Berücksichtigung des & 3 Nr. 40 Buchstabe d, e und f
erstattet. 2DemAntrag auf Erstattung ist außer dem Frei-
stellungsauftragnach $ 44aAbs. 2 Satz 1 Nr. 1,der Nicht-
veranlagungs-Bescheinigung nach $ 44a Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 oder der Bescheinigung nach $ 44aAbs. 5 eineSteu-
erbescheinigung nach 8 45aAbs. 3 beizufügen.
(2) !Für die Erstattung ist das Bundesamt für Finanzen

zuständig. ?DerAntrag ist nach amtlichvorgeschriebenem
Muster zu stellen und zu unterschreiben.
(3)!Die Antragsfrist endet am 31. Dezember des Jahres,

das dem Kalenderjahr folgt, in dem die Einnahmen zuge-
flossen sind. 2DieFrist kann nicht verlängertwerden.
(4)Die Erstattung ist ausgeschlossen, wenn

1. die Erstattungnach 8 45c beantragtoder durchgeführt
worden ist,

2. die vorgeschriebenen Steuerbescheinigungen nicht
vorgelegt oder durch einen Hinweis nach $ 44a Abs. 6
Satz 2 gekennzeichnetworden sind.
(5) !Ist Kapitalertragsteuer einbehalten und abgeführt

worden, obwohl eine Verpflichtung hierzu nicht bestand,



oder hat der Gläubiger im Fall des $ 44a dem nach 8 44
Abs. 1 zum Steuerabzug Verpflichtetenden Freistellungs-
auftrag oder die Nichtveranlagungs-Bescheinigung oder
die Bescheinigungen nach $ 44a Abs. 4 oder 5 erst in
einemZeitpunkt vorgelegt, in dem die Kapitalertragsteuer
bereits abgeführt war, so ist auf Antrag des nach & 44
Abs. 1 zum Steuerabzug Verpflichteten die Steueranmel-
dung ($45a Abs. 1) insoweit zu ändern; stattdessen kann
der zum Steuerabzug Verpflichtete bei der folgenden
Steueranmeldung die abzuführende Kapitalertragsteuer
entsprechend kürzen. ?Erstattungsberechtigt ist der
Antragsteller.

$44c
Erstattung von Kapitalertragsteuer
an bestimmte Körperschaften,

Personenvereinigungen und Vermögensmassen
(1)!Ist der Gläubiger eine inländische

1. Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse im Sinne des $ 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körper-
schaftsteuergesetzes oder

2. Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen
Zwecken dient, oder

3. juristische Person des öffentlichen Rechts, die aus-
schließlich und unmittelbarkirchlichenZwecken dient,

so erstattetdas Bundesamt für Finanzen außer inden Fäl-
len des $ 44a Abs. 4 und 7 auf Antrag des Gläubigers die
einbehaltene und abgeführte Kapitalertragsteuer. 2Vor-
aussetzung ist, dass der Gläubiger dem Bundesamt für
Finanzen durch eine Bescheinigung des für seine
Geschäftsleitung oder seinen Sitz zuständigen Finanz-
amts nachweist, dass er eine Körperschaft, Personenver-
einigung oder Vermögensmasse nach Satz 1 ist. 38 44a
Abs. 2 Satz 2 bis 4 und Abs. 4 Satz 5 gilt entsprechend.
4DemAntrag istaußerder Bescheinigung nach Satz 2 eine
Bescheinigung im Sinne des $ 45a Abs. 2 oder 3 beizu-
fügen.
(2)Ist derGläubiger

1. eine nach $ 5 Abs. 1 mitAusnahme der Nummer9 des
Körperschaftsteuergesetzes oder nach anderen
Gesetzen von der Körperschaftsteuer befreite Körper-
schaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse
oder

2. eine inländische juristische Person des öffentlichen
Rechts, die nicht inAbsatz 1 bezeichnet ist,

so erstattet das Bundesamt für Finanzen auf Antrag des
Gläubigers die Hälfte der auf Kapitalerträge im Sinne des
8 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 7a einbehaltenenund abge-
führten Kapitalertragsteuer.?Voraussetzung ist, dass der
Gläubiger durch eine Bescheinigung des für seine
Geschäftsleitung oder seinen Sitz zuständigen Finanz-
amts nachweist, dass er eine Körperschaft im Sinne des
Satzes 1 ist.3Absatz 1Satz 3 und 4 gilt entsprechend.
(3)1844aAbs.2Satz4,$ 44bAbs.2Satz2 undAbs.3

und $ 45b sind sinngemäß anzuwenden. ?2DasBundesamt
für Finanzen kann im Einzelfall die Frist auf Antrag des
Gläubigers verlängern,wenn dieser verhindert ist,die Frist
einzuhalten.3DerAntrag aufVerlängerung ist schriftlich zu
stellen und zu begründen.
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$45
Ausschluss

der Erstattung von Kapitalertragsteuer
1Inden Fällen, indenen die Dividende an einen anderen

als an den Anteilseignerausgezahlt wird, ist die Erstattung
von Kapitalertragsteueran den Zahlungsempfänger aus-
geschlossen. 2Satz 1gilt nicht für den Erwerbereines Divi-
dendenscheins in den Fällen des 8 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
Buchstabe a. 3In den Fällen des $ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
Buchstabeb ist die Erstattungvon Kapitalertragsteueran
den Erwerber von Zinsscheinen nach $ 37 Abs. 2 der
Abgabenordnung ausgeschlossen.

8 45a
Anmeldung und

Bescheinigung der Kapitalertragsteuer
(1) !Die Anmeldung der einbehaltenen Kapitalertrag-

steuer ist dem Finanzamt innerhalb der in $ 44 Abs. 1
bestimmten Frist nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck einzureichen. 2Satz 1 gilt entsprechend, wenn ein
Steuerabzug nicht oder nicht in voller Höhe vorzunehmen
ist.3DerGrundfürdieNichtabführungistanzugeben.*Die
Anmeldung ist mitder Versicherung zu versehen, dass die
Angaben vollständig und richtig sind. ®DieAnmeldung ist
von dem Schuldner, der auszahlenden Stelle oder einer
vertretungsberechtigtenPerson zu unterschreiben.
(2)!In den Fällen des $ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4, 7a

und 7b sind der Schuldner der Kapitalerträge und in den
Fällen des $ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 und 8 sowie Satz 2 die
die Kapitalerträge auszahlende Stelle vorbehaltlich der
Absätze 3 und 4 verpflichtet,dem Gläubiger der Kapitaler-
träge auf Verlangen die folgenden Angaben nach amtlich
vorgeschriebenem Muster zu bescheinigen:
1. den Namen und die Anschrift des Gläubigers;
2. die Art und Höhe der Kapitalerträge unabhängig von

der Vornahme eines Steuerabzugs;
3. den Zahlungstag;
4. den Betrag der nach $ 36 Abs. 2 Nr. 2 anrechenbaren

Kapitalertragsteuergetrenntnach
a) KapitalertragsteuerimSinne des $ 43a Abs. 1 Nr. 1

und2,
b) KapitalertragsteuerimSinne des $ 43a Abs. 1 Nr. 3

(Zinsabschlag)und
c) KapitalertragsteuerimSinne des $ 43a Abs. 1 Nr. 4

und5;
5. das Finanzamt,an das die Steuer abgeführtworden ist.
2Bei Kapitalerträgen imSinne des $ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
bis 4, 7 bis 7b und 8 sowie Satz 2 ist außerdem die Zeit
anzugeben, für welche die Kapitalerträgegezahlt worden
sind. 3Die Bescheinigung braucht nicht unterschrieben zu
werden, wenn sie ineinemmaschinellenVerfahrenausge-
druckt worden ist und den Aussteller erkennen lässt. “Ist
die auszahlende Stelle nicht Schuldner der Kapitalerträge,
hat sie zusätzlich den Namen und die Anschrift des
Schuldners der Kapitalerträge anzugeben. 58 44a Abs. 6
gilt sinngemäß; über die zu kennzeichnenden Bescheini-
gungen haben die genannten Institute und Unternehmen
Aufzeichnungen zu führen. 6Diesemüssen einen Hinweis
auf den Buchungsbeleg über die Auszahlung an den Emp-
fänger der Bescheinigung enthalten.
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(3) 'Werden Kapitalerträge für Rechnung des Schuld-

ners durch ein inländisches Kreditinstitutoder ein inländi-
sches Finanzdienstleistungsinstitut gezahlt, so hat an
Stelle des Schuldners das Kreditinstitutoder das Finanz-
dienstleistungsinstitutdie Bescheinigung zu erteilen.2Aus
der Bescheinigung des Kreditinstituts oder des Finanz-
dienstleistungsinstituts muss auch der Schuldner hervor-
gehen, für den die Kapitalerträge gezahlt werden; die
Angabe des Finanzamts, an das die Kapitalertragsteuer
abgeführtworden ist, kann unterbleiben.
(4)Eine Bescheinigung nach Absatz 2 oder 3 ist nicht zu

erteilen,wenn inVertretungdes Gläubigers ein Antrag auf
Erstattung der Kapitalertragsteuer nach den 8$ 44b
und 45c gestelltworden ist oder gestelltwird.
(5)!Eine Ersatzbescheinigung darf nur ausgestellt wer-

den, wenn die Urschrift nach den Angaben des Gläubigers
abhanden gekommen oder vernichtet ist. 2Die Ersatzbe-
scheinigung muss als solche gekennzeichnet sein. 3Über
die Ausstellung von Ersatzbescheinigungen hat der Aus-
stellerAufzeichnungen zu führen.
(6)Eine Bescheinigung, die den Absätzen 2 bis 5 nicht

entspricht, hat der Aussteller zurückzufordern und durch
eine berichtigte Bescheinigung zu ersetzen. ?Die berich-
tigte Bescheinigung ist als solche zu kennzeichnen. 3Wird
die zurückgeforderte Bescheinigung nicht innerhalbeines
Monats nach Zusendung der berichtigten Bescheinigung
an den Aussteller zurückgegeben, hat der Aussteller das
nach seinen Unterlagen für den Empfänger zuständige
Finanzamtschriftlich zu benachrichtigen.
(7)1DerAussteller einer Bescheinigung, die den Absät-

zen 2 bis 5 nicht entspricht, haftet für die auf Grund der
Bescheinigung verkürzten Steuern oder zu Unrecht
gewährten Steuervorteile. ?Ist die Bescheinigung nach
Absatz 3 durch ein inländisches Kreditinstitut oder ein
inländisches Finanzdienstleistungsinstitut auszustellen,
so haftet der Schuldner auch, wenn er zum Zweck der
Bescheinigung unrichtigeAngaben macht. 3DerAussteller
haftetnicht
1. inden Fällen des Satzes 2,
2. wenn er die ihm nach Absatz 6 obliegenden Verpflich-

tungen erfüllthat.

845b
Erstattung von Kapitalertrag-

steuer auf Grund von Sammelanträgen
(1)Wird in den Fällen des $ 44b Abs. 1 der Antrag auf

Erstattung von Kapitalertragsteuer in Vertretung des
Anteilseigners durch ein inländisches Kreditinstitut oder
durch eine inländische Zweigniederlassung eines der in
&53b Abs. 1 oder 7 des Gesetzes über das Kreditwesen
genannten Institute oder Unternehmen gestellt, so kann
von der Übersendung des Freistellungsauftrags nach
&44aAbs. 2 Satz 1 Nr. 1,der Nichtveranlagungs-Beschei-
nigung nach $ 44a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder der Bescheini-
gung nach $ 44a Abs. 5 sowie der Steuerbescheinigung
nach $ 45a Abs. 2 oder 3 abgesehen werden, wenn das
inländische Kreditinstitut oder die inländische Zweignie-
derlassung eines der in8 53b Abs. 1 oder 7 des Gesetzes
über das Kreditwesen genannten Instituteoder Unterneh-
menversichert,dass
1. eine Bescheinigung im Sinne des $ 45a Abs. 2 oder 3

nichtausgestelltoder als ungültiggekennzeichnetoder

nach den Angaben des Gläubigers der Kapitalerträge
abhanden gekommen oder vernichtet ist,

2. die Wertpapiere oder die Kapitalforderungen im Zeit-
punkt des Zufließens der Einnahmen in einem auf den
Namen des Gläubigers lautendenWertpapierdepot bei
dem inländischen Kreditinstitut oder bei der inländi-
schen Zweigniederlassung eines der in $ 53b Abs. 1
oder 7 des Gesetzes über das Kreditwesen genannten
Instituteoder Unternehmenverzeichnetwaren,

3. ein Freistellungsauftragnach $ 44a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
oder eine Nichtveranlagungs-Bescheinigung nach
8 44aAbs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder eine Bescheinigung nach
8 44aAbs. 5 vorliegtund

4. die Angaben in dem Antrag wahrheitsgemäß nach
bestemWissen und Gewissen gemacht worden sind.

2Über Anträge, in denen ein inländisches Kreditinstitut
oder eine inländische Zweigniederlassung eines der in
&53b Abs. 1 oder 7 des Gesetzes über das Kreditwesen
genannten Institute oder Unternehmen versichert, dass
die Bescheinigung im Sinne des $ 45a Abs. 2 oder 3 als
ungültig gekennzeichnet oder nach den Angaben des
Anteilseigners abhanden gekommen oder vernichtet ist,
haben die Kreditinstituteund Zweigniederlassungeneines
der in $ 53b Abs. 1 oder 7 des Gesetzes über das Kredit-
wesen genannten Institute oder Unternehmen Aufzeich-
nungen zu führen.
(2)"Absatz 1gilt entsprechend für Anträge, die

1. eine Kapitalgesellschaft in Vertretung ihrerArbeitneh-
mer stellt, soweit es sich um Einnahmen aus Anteilen
handelt, die den Arbeitnehmern von der Kapitalgesell-
schaft überlassen worden sind und von ihr, einem
inländischen Kreditinstitut oder einer inländischen
Zweigniederlassung eines der in 8 53b Abs. 1 oder 7
des Gesetzes über das Kreditwesen genannten Institu-
te oder Unternehmenverwahrtwerden;

2. der von einer Kapitalgesellschaft bestellte Treuhänder
in Vertretung der Arbeitnehmer dieser Kapitalgesell-
schaft stellt, soweit es sich um Einnahmenaus Anteilen
handelt, die den Arbeitnehmern von der Kapitalgesell-
schaft überlassen worden sind und von dem Treuhän-
der, einem inländischen Kreditinstitutoder einer inlän-
dischen Zweigniederlassung eines der in 8 53b Abs. 1
oder 7 des Gesetzes über das Kreditwesen genannten
Instituteoder Unternehmenverwahrtwerden;

3. eine Erwerbs- oder Wirtschaftsgenossenschaft inVer-
tretung ihrer Mitglieder stellt, soweit es sich um Ein-
nahmen aus Anteilen an dieser Genossenschaft han-
delt.

2Den Arbeitnehmern im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 und 2
stehen Arbeitnehmer eines mit der Kapitalgesellschaft
verbundenen Unternehmens ($ 15 des Aktiengesetzes)
sowie frühere Arbeitnehmer der Kapitalgesellschaft oder
eines mit ihr verbundenen Unternehmens gleich. 3Den
von der Kapitalgesellschaft überlassenen Anteilen stehen
Aktien gleich, die den Arbeitnehmern bei einer Kapital-
erhöhung auf Grund ihres Bezugsrechts aus den von der
Kapitalgesellschaft überlassenen Aktien zugeteilt worden
sind oder die den Arbeitnehmern auf Grund einer Kapital-
erhöhung aus Gesellschaftsmitteln gehören.
(3) !Erkennt der Vertreter des Gläubigers der Kapital-

erträge vor Ablauf der Festsetzungsfrist im Sinne der
88 169 bis 171 der Abgabenordnung, dass die Erstattung



ganz oder teilweise zu Unrecht festgesetzt worden ist, so
hater dies dem Bundesamt für Finanzen anzuzeigen. ?Das
Bundesamt für Finanzen hat die zu Unrecht erstatteten
Beträge von dem Gläubiger zurückzufordern, für den sie
festgesetzt worden sind. 3Der Vertreter des Gläubigers
haftetfür die zurückzuzahlenden Beträge.
(4)1844bAbs. 1 bis4 giltentsprechend.?DieAntrags-

frist giltals gewahrt, wenn der Gläubiger die beantragende
Stelle bis zu dem in $ 44b Abs. 3 bezeichneten Zeitpunkt
schriftlichmitder Antragstellung beauftragthat.
(5) Die Vollmacht, den Antrag auf Erstattung von

Kapitalertragsteuer zu stellen, ermächtigt zum Empfang
der Steuererstattung.

8 45cC
Erstattung

von Kapitalertragsteuer in Sonderfällen
(1) !In den Fällen des $ 45b Abs. 2 wird die Kapital-

ertragsteueran den dort bezeichnetenVertreterunabhän-
gig davon erstattet,ob für den Gläubiger der Kapitalerträ-
ge eineVeranlagung in Betracht kommtund ob eine Nicht-
veranlagungs-Bescheinigung nach $ 44a Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 vorgelegt wird, wenn der Vertreter sich in einem
Sammelantrag bereit erklärt hat, den Erstattungsbetrag
für den Gläubiger entgegenzunehmen. 2Die Erstattung
nach Satz 1wird nur für Gläubiger gewährt, deren Bezüge
im Sinne des 8 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 im Wirtschaftsjahr
51 Euro nicht überstiegen haben.
(2) 'Werden in den Fällen des $ 45b Abs. 2 Satz 1 Nr. 1

oder 2 die Anteile von einem inländischen Kreditinstitut
oder einer inländischen Zweigniederlassung eines der in
&53b Abs. 1 oder 7 des Gesetzes über das Kreditwesen
genannten Institute oder Unternehmen in einem Wert-
papierdepot verwahrt,das auf den Namen des Gläubigers
lautet, setzt die Erstattung nach Absatz 1 zusätzlich vor-
aus:
1. Das inländische Kreditinstitut oder die inländische

Zweigniederlassung eines der in 8 53b Abs. 1 oder 7
des Gesetzes über das Kreditwesen genannten Institu-
te oder Unternehmen hat die Überlassung der Anteile
durch die Kapitalgesellschaft an den Gläubiger kennt-
lich gemacht;

2. es handeltsich nicht umAktien, die den Arbeitnehmern
bei einer Kapitalerhöhung auf Grund ihres Bezugs-
rechts aus den von der Kapitalgesellschaft überlasse-
nen Aktien zugeteilt worden sind oder die den Arbeit-
nehmern auf Grund einer Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmittelngehören;

3. der Gläubiger hat dem inländischen Kreditinstitutoder
der inländischen Zweigniederlassung eines der in
& 53b Abs. 1 oder 7 des Gesetzes über das Kredit-
wesen genannten Institute oder Unternehmen für das
Wertpapierdepot eine Nichtveranlagungs-Bescheini-
gung nach $ 44aAbs. 2 Satz 1 Nr. 2 nichtvorgelegtund

4. die Kapitalgesellschaft versichert,dass
a) die Bezüge aus den von ihr insgesamt überlassenen

Anteilen bei keinem der Gläubiger den Betrag von
51 Euro überstiegen haben können und

b) das inländische Kreditinstitut oder die inländische
Zweigniederlassungeines der in8 53bAbs. 1 oder 7
des Gesetzes über das Kreditwesen genannten
Institute oder Unternehmen schriftlich erklärt hat,
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dass die inden Nummern 1 bis 3 bezeichnetenVor-
aussetzungen erfülltsind.

2Istdie inSatz 1 Nr. 4 Buchstabe b bezeichnete Erklärung
des inländischen Kreditinstituts oder der inländischen
Zweigniederlassung eines der in 8 53b Abs. 1 oder 7 des
Gesetzes über das Kreditwesen genannten Instituteoder
Unternehmenunrichtig, haftendiese für die auf Grund der
Erklärungzu Unrecht gewährtenSteuervorteile.
(3) !Das Finanzamt kann einer unbeschränkt steuer-

pflichtigen Körperschaft auch in anderen als den in $ 45b
Abs. 2 bezeichneten Fällen gestatten, in Vertretung ihrer
unbeschränkt steuerpflichtigen Gläubiger einen Sammel-
antrag auf Erstattung von Kapitalertragsteuer zu stellen,
wenn
1. die Zahl der Gläubiger, für die der Sammelantrag

gestelltwerden soll, besonders groß ist,
2. die Körperschaft den Gewinn ohne Einschaltung eines

inländischen Kreditinstituts oder einer inländischen
Zweigniederlassung eines der in 8 53b Abs. 1 oder 7
des Gesetzes über das Kreditwesen genannten Institu-
te oder Unternehmen an die Gläubiger ausgeschüttet
hat und

3. im Übrigen die Voraussetzungen des Absatzes 1erfüllt
sind.

2Indiesen Fällen ist nicht erforderlich,dass die Anteile von
einerder in$ 45b bezeichneten Stellen verwahrtwerden.
(4)!Für die Erstattung istdas Finanzamtzuständig, dem

die Besteuerung des Einkommens des Vertreters obliegt.
2Das Finanzamt kann die Erstattung an Auflagen binden,
die die steuerliche Erfassung der Kapitalerträge sichern
sollen. 3imÜbrigen ist$ 45b sinngemäß anzuwenden.
(5) !Ist der Gläubiger von Kapitalerträgen im Sinne des

8 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ein unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtigerArbeitnehmer und beruhendie Kapitaler-
träge auf Teilschuldverschreibungen, die ihm von seinem
gegenwärtigenoder früherenArbeitgeber überlassenwor-
den sind, so wird die Kapitalertragsteuer unter entspre-
chender Anwendung der Absätze 1 bis 4 an den Arbeitge-
ber oder an einenvon ihmbestelltenTreuhänder erstattet,
wenn der Arbeitgeber oder Treuhänder in Vertretungdes
Gläubigers sich in einem Sammelantrag bereit erklärt hat,
den Erstattungsbetragfür den Gläubiger entgegenzuneh-
men. 2Die Erstattung wird nur für Gläubiger gewährt,
deren Kapitalerträge im Sinne des Satzes 1 allein oder, in
den Fällen des Absatzes 1, zusammen mit den dort
bezeichneten Kapitalerträgen im Wirtschaftsjahr 51 Euro
nicht überstiegen haben.

845d
Mitteilungen an das Bundesamt für Finanzen

(1) !Wer nach $ 44 Abs. 1 dieses Gesetzes und $ 38b
des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften sowie
&18ades Auslandinvestment-Gesetzes zum Steuerabzug
verpflichtet ist oder auf Grund von Sammelanträgen nach
&45b Abs. 1 und 2 die Erstattungvon Kapitalertragsteuer
beantragt, hat dem Bundesamt für Finanzen bis zum
31. Mai des Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem die
Kapitalerträge den Gläubigern zufließen, folgende Daten
zu übermitteln:
1. Vor- und Zunamen sowie das Geburtsdatum der Per-

son - gegebenenfalls auch des Ehegatten -, die den
Freistellungsauftragerteilthat (Auftraggeber),
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2. Anschrift des Auftraggebers,
3. bei den Kapitalerträgen,für die ein Freistellungsauftrag

erteiltworden ist,
a) die Zinsen und ähnlichen Kapitalerträge,bei denen

vom Steuerabzug Abstand genommen worden ist,
b) die Dividenden und ähnlichen Kapitalerträge, bei

denen die Erstattung von Kapitalertragsteuer und
die Vergütung von Körperschaftsteuer beim Bun-
desamt für Finanzen beantragtworden ist,

c) die Kapitalerträge im Sinne des $ 43 Abs. 1 Nr. 2,
bei denen die Erstattung von Kapitalertragsteuer
beim Bundesamt für Finanzen beantragtworden ist,

d) die Hälfte der Dividenden und ähnlichen Kapitaler-
träge, bei denen nach $ 44b Abs. 1 in der Fassung
des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. |
S. 1433) die Erstattung von Kapitalertragsteuer
beim Bundesamt für Finanzen beantragtworden ist,

4. Namen und Anschrift des Empfängers des Freistel-
lungsauftrags.

2Die Datenübermittlunghat nach amtlich vorgeschriebe-
nem Datensatz auf amtlich vorgeschriebenen maschinell
verwertbarenDatenträgernzu erfolgen.®ImÜbrigen findet
& 150 Abs. 6 der Abgabenordnung entsprechende An-
wendung. *Das Bundesamt für Finanzen kann auf Antrag
eine Übermittlung nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck zulassen, wenn eine Übermittlung nach Satz 2 eine
unbilligeHärtemit sich bringenwürde.
(2) 1!Das Bundesamt für Finanzen darf den Sozial-

leistungsträgerndie Daten nach Absatz 1mitteilen,soweit
dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu
berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens erfor-
derlich ist oder der Betroffene zustimmt.2FürZwecke des
Satzes 1 ist das Bundesamt für Finanzen berechtigt, die
ihm von den Sozialleistungsträgern übermittelten Daten
mit den vorhandenen Daten nach Absatz 1 imWege des
automatisierten Datenabgleichs zu überprüfen und das
Ergebnis den Sozialleistungsträgernmitzuteilen.

4. Veranlagungvon Steuerpflichtigen
mitsteuerabzugspflichtigenEinkünften

846
Veranlagung bei Bezug von

Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
(1)(weggefallen)
(2)Besteht das Einkommenganz oder teilweise aus Ein-

künften aus nichtselbständiger Arbeit, von denen ein
Steuerabzug vorgenommen worden ist, so wird eine Ver-
anlagung nurdurchgeführt,
1. wenn die Summe der einkommensteuerpflichtigen

Einkünfte, die nicht dem Steuerabzug vom Arbeits-
lohn zu unterwerfenwaren, vermindert um die darauf
entfallendenBeträge nach $ 13Abs. 3 und $ 24a, oder
die Summe der Einkünfte und Leistungen, die dem
Progressionsvorbehalt unterliegen, jeweils mehr als
410 Euro beträgt;

2. wenn der Steuerpflichtige nebeneinander von mehre-
renArbeitgebern Arbeitslohn bezogen hat;

wenn für einen Steuerpflichtigen, der zu dem Perso-
nenkreis des $ 10c Abs. 3 gehört, die Lohnsteuer im
Veranlagungszeitraumoder für einen Teil des Veran-
lagungszeitraums nach den Steuerklassen | bis IV
unter Berücksichtigung der Vorsorgepauschale nach
&10cAbs. 2 zu erheben war;
wenn von Ehegatten,die nach den $$ 26, 26b zusam-
men zur Einkommensteuer zu veranlagen sind, beide
Arbeitslohn bezogen haben undeiner für den Veranla-
gungszeitraum oder einen Teil davon nach der Steu-
erklasse V oder VI besteuertworden ist;
wenn auf der Lohnsteuerkarteeines Steuerpflichtigen
ein Freibetrag imSinne des $ 39a Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 5
oder 6 eingetragenworden ist; dasselbe gilt für einen
Steuerpflichtigen, der zum Personenkreis des $ 1
Abs. 2 gehört, wenn diese Eintragungen auf einer
Bescheinigung nach 8 39c erfolgt sind;
wenn bei einem Elternpaar, bei dem die Vorausset-
zungen des $ 26 Abs. 1Satz 1 nicht vorliegen,
a) (weggefallen)
b) (weggefallen)
c) im Fall des $ 32 Abs. 7 Satz 2 auf Grund der

Zustimmung der Mutter entweder auf der Lohn-
steuerkarte des Vaters die Lohnsteuerklasse Il
bescheinigt worden ist oder der Vater den Haus-
haltsfreibetragbeantragtoder

d) im Fall des $ 33aAbs. 2 Satz 6 beide Elternteiledie
Übertragung des einem Elternteil zustehenden
Anteils am abzuziehenden Freibetrag nach & 33a
Abs. 2 auf den anderen Elternteilbeantragenoder

e) im Fall des $ 33b Abs. 5 Satz 3 beide Elternteile
eine Aufteilung des Pauschbetrags für behinderte
Menschen oder des Pauschbetrags für Hinter-
bliebene in einem anderen Verhältnis als je zur
Hälfte beantragen.

2Die Veranlagungspflicht besteht für jeden Elternteil,
der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bezogen
hat;
wenn bei einem Steuerpflichtigen die Lohnsteuer für
einensonstigen Bezug imSinne des $ 34Abs. 1 und2
Nr. 2 und 4 nach $ 39b Abs. 3 Satz 9 ermitteltwurde;
wenn die Ehe des Arbeitnehmers im Veranlagungs-
zeitraumdurch Tod, Scheidung oder Aufhebung auf-
gelöst worden istund eroder sein Ehegatteder aufge-
lösten Ehe im Veranlagungszeitraumwieder geheira-
tet hat;
wenn

a) für einen unbeschränkt Steuerpflichtigen imSinne
des $ 1Abs. 1 auf der Lohnsteuerkarteein Ehegat-
te im Sinne des $ 1a Abs. 1 Nr. 2 berücksichtigt
worden ist oder

b) für einen Steuerpflichtigen,der zum Personenkreis
des $ 1Abs. 3 oder des $ 1a gehört, das Betriebs-
stättenfinanzamt eine Bescheinigung nach $ 39c
Abs. 4 erteilt hat; dieses Finanzamt ist dann auch
für die Veranlagung zuständig;

wenn die Veranlagung beantragt wird, insbesondere
zur Anrechnung von Lohnsteuer auf die Einkommen-
steuer. ?Der Antrag ist bis zum Ablauf des auf den



Veranlagungszeitraum folgenden zweiten Kalender-
jahres durch Abgabe einer Einkommensteuererklä-
rung zu stellen. 3Wird der Antrag zur Berücksichti-
gung von Verlustabzügen nach 8 10dgestellt, ister für
den unmittelbarvorangegangenenVeranlagungszeit-
raum bis zum Ablauf des diesem folgenden dfritten
Kalenderjahres zu stellen. *Wird der Antrag zur
Berücksichtigung einer Steuerermäßigung nach $ 34f
Abs. 3 gestellt, ist er für den zweiten vorangegange-
nen Veranlagungszeitraum bis zum Ablauf des die-
sem folgenden vierten Kalenderjahres und für den
ersten vorangegangenen Veranlagungszeitraum bis
zum Ablauf des diesem folgenden dritten Kalender-
jahres zu stellen.

(2a) Ist für den Steuerpflichtigen eine Bescheinigung
nach $ 39a Abs. 6 ausgestellt worden und ist die Summe
seiner anderen Einkünfte positiv, so ist eine Veranlagung
durchzuführen.
(3)!In den Fällen des Absatzes 2 ist ein Betrag in Höhe

der einkommensteuerpflichtigenEinkünfte,von denen der
Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht vorgenommen wor-
den ist,vom Einkommenabzuziehen, wenn diese Einkünf-
te insgesamt nicht mehr als 410 Euro betragen. ?Der
Betrag nach Satz 1 vermindert sich um den Altersent-
lastungsbetrag, soweit dieser 40 vom Hundert des
Arbeitslohns mit Ausnahme der Versorgungsbezüge im
Sinne des $ 19 Abs. 2 übersteigt, und um den nach 8 13
Abs. 3 zu berücksichtigenden Betrag.
(4) 'Kommt nach Absatz 2 eine Veranlagung zur Ein-

kommensteuer nicht in Betracht, so gilt die Einkommen-
steuer, die auf die Einkünfteaus nichtselbständiger Arbeit
entfällt, für den Steuerpflichtigen durch den Lohnsteuer-
abzug als abgegolten, soweit er nicht für zu wenig erhobe-
ne Lohnsteuer in Anspruch genommen werden kann.
2842bbleibtunberührt.
(5) Durch Rechtsverordnung kann in den Fällen des

Absatzes 2 Nr. 1, in denen die einkommensteuerpflichti-
gen Einkünfte, von denen der Steuerabzug vom Arbeits-
lohn nicht vorgenommen worden ist, den Betrag von
410 Euro übersteigen, die Besteuerung so gemildertwer-
den, dass auf die volle Besteuerung dieser Einkünfte stu-
fenweise übergeleitetwird.

847
(weggefallen)

VII. Steuerabzug bei Bauleistungen

848
Steuerabzug

(1)!Erbringt jemand im Inlandeine Bauleistung (Leisten-
der) an einen Unternehmer imSinne des $&2 des Umsatz-
steuergesetzes oder an eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts (Leistungsempfänger), ist der Leistungs-
empfänger verpflichtet, von der Gegenleistung einen
Steuerabzug in Höhe von 15 vom Hundert für Rechnung
des Leistenden vorzunehmen. ?Vermietet der Leistungs-
empfängerWohnungen, so istSatz 1 nicht auf Bauleistun-
gen für diese Wohnungen anzuwenden, wenn er nicht
mehr als zwei Wohnungen vermietet.3Bauleistungensind
alle Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung,
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Instandhaltung,Änderung oder Beseitigung von Bauwer-
ken dienen. “Als Leistender gilt auch derjenige, der über
eine Leistung abrechnet, ohne sie erbracht zu haben.
(2) 'Der Steuerabzug muss nicht vorgenommen wer-

den, wenn der Leistende dem Leistungsempfänger eine
im Zeitpunkt der Gegenleistung gültige Freistellungsbe-
scheinigung nach $ 48b Abs. 1 Satz 1 vorlegt oder die
Gegenleistung im laufenden Kalenderjahr den folgenden
Betrag voraussichtlich nicht übersteigenwird:
1. 15 000 Euro, wenn der Leistungsempfänger aus-

schließlich steuerfreie Umsätze nach 8 4 Nr. 12 Satz 1
des Umsatzsteuergesetzes ausführt,

2. 5000 Euro inden übrigen Fällen.
2Für die Ermittlung des Betrags sind die für denselben
Leistungsempfänger erbrachten und voraussichtlich zu
erbringenden Bauleistungen zusammenzurechnen.
(3)Gegenleistung im Sinne des Absatzes 1 ist das Ent-

gelt zuzüglich Umsatzsteuer.
(4) Wenn der Leistungsempfänger den Steuerabzugs-

betragangemeldet und abgeführt hat,
1. ist$ 160Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung nicht an-

zuwenden,
2. sind 8 42d Abs. 6 und 8 und $ 50a Abs. 7 nicht anzu-

wenden.

8 48a
Verfahren

(1) !Der Leistungsempfänger hat bis zum 10. Tag nach
Ablauf des Monats, in dem die Gegenleistung im Sinne
des $ 48 erbracht wird, eineAnmeldung nach amtlich vor-
geschriebenem Vordruck abzugeben, in der er den Steu-
erabzug für den Anmeldungszeitraum selbst zu berech-
nen hat. 2Der Abzugsbetrag ist am 10. Tag nach Ablauf
des Anmeldungszeitraums fällig und an das für den Leis-
tenden zuständige Finanzamt für Rechnung des Leisten-
den abzuführen. 3Die Anmeldung des Abzugsbetrags
steht einer Steueranmeldung gleich.
(2) Der Leistungsempfänger hat mit dem Leistenden

unterAngabe
1. des Namens und der Anschrift des Leistenden,
2. des Rechnungsbetrags, des Rechnungsdatums und

des Zahlungstags,
3. der Höhe des Steuerabzugs und
4. des Finanzamts, bei dem der Abzugsbetrag angemel-

det worden ist,
über den Steuerabzug abzurechnen.
(3)!Der Leistungsempfänger haftetfür einen nicht oder

zu niedrig abgeführten Abzugsbetrag. ?Der Leistungs-
empfänger haftet nicht, wenn ihm im Zeitpunkt der
Gegenleistung eine Freistellungsbescheinigung ($ 48b)
vorgelegen hat, auf deren Rechtmäßigkeit er vertrauen
konnte.3Erdarf insbesondere dann nicht auf eine Freistel-
lungsbescheinigung vertrauen,wenn diese durch unlaute-
re Mittel oder durch falsche Angaben erwirkt wurde und
ihm dies bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht
bekannt war. *Den Haftungsbescheid erlässt das für den
Leistenden zuständige Finanzamt.
(4)8 50b gilt entsprechend.
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848b
Freistellungsbescheinigung

(1)Auf Antrag des Leistenden hat das für ihnzuständi-
ge Finanzamt, wenn der zu sichernde Steueranspruch
nicht gefährdet erscheint und ein inländischer Empfangs-
bevollmächtigter bestellt ist, eine Bescheinigung nach
amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu erteilen, die den
Leistungsempfänger von der Pflicht zum Steuerabzug
befreit. 2Eine Gefährdung kommt insbesondere dann in
Betracht, wenn der Leistende
1. Anzeigepflichten nach $ 138 der Abgabenordnung

nicht erfüllt,
2. seinerAuskunfts- und Mitwirkungspflicht nach $ 90 der

Abgabenordnung nicht nachkommt,
3. den Nachweis der steuerlichen Ansässigkeit durch

Bescheinigung der zuständigen ausländischen Steuer-
behörde nicht erbringt.
(2) Eine Bescheinigung soll erteilt werden, wenn der

Leistende glaubhaft macht, dass keine zu sichernden
Steueransprüche bestehen.
(3)In der Bescheinigung sind anzugeben:

1. Name, Anschrift und Steuernummerdes Leistenden,
2. Geltungsdauer der Bescheinigung,
3. Umfang der Freistellung sowie der Leistungsempfän-

ger, wenn sie nur für bestimmte Bauleistungengilt,
4. das ausstellende Finanzamt.
(4) Wird eine Freistellungsbescheinigung aufgehoben,

die nur für bestimmte Bauleistungen gilt, ist dies den
betroffenen Leistungsempfängernmitzuteilen.
(5)Wenn eine Freistellungsbescheinigung vorliegt, gilt

&48 Abs. 4 entsprechend.
(6)!Das Bundesamt für Finanzen erteiltdem Leistungs-

empfänger imSinne des $ 48 Abs. 1 Satz 1 imWege einer
elektronischen Abfrage Auskunft über die beim Bundes-
amt für Finanzen gespeicherten Freistellungsbescheini-
gungen. 2Mit dem Antrag auf die Erteilung einer Freistel-
lungsbescheinigung stimmt der Antragsteller zu, dass
seine Daten nach $ 48b Abs. 3 beim Bundesamt für Finan-
zen gespeichert werden und dass über die gespeicherten
Datenan die LeistungsempfängerAuskunft gegeben wird.

8 48c
Anrechnung

(1)'Soweit derAbzugsbetrag einbehaltenund angemel-
det worden ist,wird er auf vom Leistenden zu entrichtende
Steuern nacheinanderwie folgt angerechnet:
1. die nach $ 41a Abs. 1 einbehaltene und angemeldete

Lohnsteuer,
2. die Vorauszahlungen auf die Einkommen- oder Körper-

schaftsteuer,
3. die Einkommen- oder Körperschaftsteuer des Be-

steuerungs- oder Veranlagungszeitraums, in dem die
Leistung erbrachtworden ist, und

4. die vom Leistenden im Sinne der $$ 48, 48a anzumel-
denden und abzuführendenAbzugsbeträge.

2DieAnrechnung nach Satz 1 Nr. 2 kann nur für Voraus-
zahlungszeiträume innerhalb des Besteuerungs- oder
Veranlagungszeitraums erfolgen, in dem die Leistung

erbracht worden ist. 3Die Anrechnung nach Satz 1 Nr. 2
darf nicht zu einer Erstattungführen.
(2)"Auf Antrag des Leistenden erstattetdas nach $ 20a

Abs. 1 der Abgabenordnung zuständige Finanzamt den
Abzugsbetrag. ?Die Erstattung setzt voraus, dass der
Leistende nicht zur Abgabe von Lohnsteueranmeldungen
verpflichtet ist und eine Veranlagung zur Einkommen-
oder Körperschaftsteuer nicht in Betracht kommtoder der
Leistende glaubhaft macht, dass im Veranlagungszeit-
raum keine zu sichernden Steueransprüche entstehen
werden. 3Der Antrag ist nach amtlich vorgeschriebenem
Muster bis zumAblauf des zweiten Kalenderjahreszu stel-
len,das auf das Jahr folgt, indemder Abzugsbetrag ange-
meldet worden ist; weitergehende Fristen nach einem
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung blei-
ben unberührt.
(3) Das Finanzamt kann die Anrechnung ablehnen,

soweit der angemeldete Abzugsbetrag nicht abgeführt
worden ist und Anlass zu der Annahme besteht, dass ein
Missbrauch vorliegt.

848d
Besonderheiten im Fall von

Doppelbesteuerungsabkommen
(1)'Können Einkünfte, die dem Steuerabzug nach $ 48

unterliegen, nach einem Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung nicht besteuert werden, so sind die
Vorschriften über die Einbehaltung, Abführung und
Anmeldung der Steuer durch den Schuldner der Gegen-
leistung ungeachtet des Abkommens anzuwenden.
2Unberührt bleibt der Anspruch des Gläubigers der
Gegenleistung auf Erstattung der einbehaltenen und
abgeführten Steuer. 3DerAnspruch ist durch Antrag nach
8 48c Abs. 2 geltend zu machen. “Der Gläubiger der
Gegenleistung hat durch eine Bestätigung der für ihn
zuständigen Steuerbehörde des anderen Staates nachzu-
weisen, dass er dort ansässig ist. 58 48b gilt entspre-
chend. Der Leistungsempfänger kann sich im Haftungs-
verfahren nicht auf die Rechte des Gläubigers aus dem
Abkommen berufen.
(2)Unbeschadet des $ 5 Abs. 1 Nr. 2 des Finanzverwal-

tungsgesetzes liegtdie Zuständigkeit für Entlastungsmaß-
nahmen nach Absatz 1 bei dem nach $ 20a der Abgaben-
ordnung zuständigen Finanzamt.

VIll. Besteuerung
beschränkt Steuerpflichtiger

849
Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte

(1) Inländische Einkünfte im Sinne der beschränkten
Einkommensteuerpflicht(81Abs. 4)sind
1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen Land- und

Forstwirtschaft (8813, 14);
2. Einkünfteaus Gewerbebetrieb (8815 bis 17),

a) für den im Inland eine Betriebsstätte unterhalten
wird oder ein ständiger Vertreterbestellt ist,

b) die durch den Betrieb eigener oder gecharterter
Seeschiffe oder Luftfahrzeugeaus Beförderungen
zwischen inländischen und von inländischen zu



ausländischen Häfen erzieltwerden, einschließlich
der Einkünfte aus anderen mit solchen Beförde-
rungen zusammenhängenden, sich auf das Inland
erstreckenden Beförderungsleistungen,

c) die von einem Unternehmen im Rahmen einer
internationalen Betriebsgemeinschaft oder eines
Pool-Abkommens, bei denen ein Unternehmenmit
Sitz oder Geschäftsleitung im Inland die Beförde-
rung durchführt, aus Beförderungen und Beförde-
rungsleistungennach Buchstabe berzielt werden,

d) die, soweit sie nicht zu den Einkünften im Sinne
der Nummern 3 und 4 gehören, durch im Inland
ausgeübte oder verwertete künstlerische, sportli-
che, artistische oder ähnliche Darbietungenerzielt
werden, einschließlich der Einkünfte aus anderen
mitdiesen Leistungen zusammenhängenden Leis-
tungen, unabhängig davon, wem die Einnahmen
zufließen,

e) die unter den Voraussetzungen des $ 17 erzielt
werden, wenn es sich um Anteile an einer Kapital-
gesellschaft handelt, die ihren Sitz oder ihre
Geschäftsleitung im Inlandhat, oder

f} die, soweit sie nicht zu den Einkünften im Sinne
des Buchstaben a gehören, durch Veräußerung
von unbeweglichem Vermögen, Sachinbegriffen
oder Rechten im Sinne der Nummer 6 erzielt wer-
den. 2Als Einkünfte aus Gewerbebetrieb gelten
auch die Einkünfteaus Tätigkeiten imSinne dieses
Buchstabens, die von einer Körperschaft ohne Sitz
oder Geschäftsleitung im Inlanderzieltwerden, die
einer inländischen Kapitalgesellschaft oder sonsti-
gen juristischen Person des privaten Rechts, die
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs
zur Führung von Büchern verpflichtet ist, gleich-
steht;

Einkünfteaus selbständiger Arbeit ($18),die im Inland
ausgeübt oder verwertetwird oder worden ist;
Einkünfteaus nichtselbständigerArbeit (8 19),die
a) im Inland ausgeübt oder verwertetwird oder wor-

den ist,
b) aus inländischen öffentlichen Kassen einschließ-

lich der Kassen des Bundeseisenbahnvermögens
und der Deutschen Bundesbank mit Rücksicht auf
ein gegenwärtiges oder früheres Dienstverhältnis
gewährtwerden, ohne dass ein Zahlungsanspruch
gegenüber der inländischen öffentlichen Kasse
bestehenmuss,

c) als Vergütung für eine Tätigkeit als Geschäftsfüh-
rer, Prokurist oder Vorstandsmitglied einer Gesell-
schaft mit Geschäftsleitung im Inland bezogen
werden;

Einkünfteaus Kapitalvermögen imSinne des
a) 820 Abs. 1 Nr. 1,2,4,6 und 9, wenn der Schuldner

Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat
oder wenn es sich in den Fällen des & 44 Abs. 1
Satz 4 Nr. 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb um
ausländische Erträge im Sinne der 88 17 und 18
des Auslandinvestment-Gesetzes handelt; dies
gilt auch für Erträge aus Wandelanleihen und
Gewinnobligationen; dies gilt außer in den Fällen
des 8 44 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 Buchstabe a Doppel-
buchstabe bb dieses Gesetzes nicht in den Fällen
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des 8 37n, des 8 38bAbs. 1bis 4 sowie der $$ 43a,
43c, 44 Satz 1 bis 3, des $ 50a und des 8 50c in
Verbindung mit $ 38b Abs. 1 bis 4 des Gesetzes
über Kapitalanlagegesellschaften,

b) (weggefallen)
c) 820 Abs. 1 Nr. 5 und 7, wenn

aa) das Kapitalvermögen durch inländischen
Grundbesitz, durch inländische Rechte, die
den Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstücke unterliegen, oder durch
Schiffe, die in ein inländisches Schiffsregister
eingetragen sind, unmittelbar oder mittelbar
gesichert ist. 2Ausgenommen sind Zinsen aus
Anleihen und Forderungen, die in ein öffent-
liches Schuldbuch eingetragen oder über die
Sammelurkunden im Sinne des $ 9a des
Depotgesetzes oder Teilschuldverschreibun-
gen ausgegeben sind, oder

bb) das Kapitalvermögen aus Genussrechten
besteht, die nicht in $ 20 Abs. 1 Nr. 1 genannt
sind, oder
Kapitalerträge imSinne des 8 43 Abs. 1 Satz 1
Nr. 7 Buchstabe a und Nr. 8 sowie Satz 2
von einem Schuldner oder von einem inländi-
schen Kreditinstitut oder einem inländischen
Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des
& 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 Buchstabe b gegen
Aushändigung der Zinsscheine einem ande-
ren als einem ausländischen Kreditinstitut
oder einem ausländischen Finanzdienstleis-
tungsinstitut ausgezahlt oder gutgeschrieben
werden und die Teilschuldverschreibungen
nicht von dem Schuldner, dem inländischen
Kreditinstitut oder dem inländischen Finanz-
dienstleistungsinstitutverwahrtwerden.

2820Abs.2giltentsprechend;
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (8 21),
wenn das unbewegliche Vermögen, die Sachinbegrif-
fe oder Rechte im Inland belegen oder in ein inländi-
sches öffentliches Buch oder Register eingetragen
sind oder in einer inländischen Betriebsstätte oder in
eineranderen Einrichtungverwertetwerden;

cc)

sonstige Einkünfte imSinne des $ 22 Nr. 1, soweit sie
dem Steuerabzug unterworfenwerden;
sonstige Einkünfte imSinne des $&22 Nr. 2, soweit es
sich um private Veräußerungsgeschäfte mit inländi-
schen Grundstücken, mit inländischen Rechten, die
den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über
Grundstücke unterliegen, oder mit Anteilen an Kapi-
talgesellschaften mit Geschäftsleitung oder Sitz im
Inland bei Beteiligung im Sinne des $ 17 Abs. 1 han-
delt; 8 23 Abs. 1 Satz 2 bis 4 und Abs. 2 ist anzuwen-
den;
sonstige Einkünfte imSinne des $ 22 Nr. 4;
sonstige Einkünfte imSinne des $ 22 Nr. 3, auch wenn
sie bei Anwendung dieser Vorschrift einer anderen
Einkunftsart zuzurechnen wären, soweit es sich um
Einkünfte aus der Nutzung beweglicher Sachen im
Inland oder aus der Überlassung der Nutzung oder
des Rechts auf Nutzung von gewerblichen, techni-
schen, wissenschaftlichen und ähnlichen Erfahrun-
gen, Kenntnissen und Fertigkeiten, z.B. Plänen,
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Mustern und Verfahren, handelt,die im Inlandgenutzt
werden oder worden sind; dies gilt nicht, soweit es
sich um steuerpflichtige Einkünfte imSinne der Num-
mern 1 bis 8 handelt.

(2) Im Ausland gegebene Besteuerungsmerkmale blei-
ben außer Betracht, soweit bei ihrer Berücksichtigung
inländische Einkünfte imSinne des Absatzes 1 nicht ange-
nommenwerden könnten.
(3) !Bei Schifffahrt- und Luftfahrtunternehmensind die

Einkünfte imSinne des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe b mit
5 vom Hundert der für diese Beförderungsleistungen ver-
einbarten Entgelte anzusetzen. ?Das gilt auch, wenn sol-
che Einkünfte durch eine inländische Betriebsstätte oder
einen inländischen ständigen Vertreter erzielt werden
(Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe a). 3Das gilt nicht in den Fällen
des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe c oder soweit das deut-
sche Besteuerungsrecht nach einemAbkommen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung ohne Begrenzung des
Steuersatzes aufrechterhaltenbleibt.
(4)"Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 sind Einkünftesteu-

erfrei, die ein beschränkt Steuerpflichtiger mit Wohnsitz
oder gewöhnlichem Aufenthalt in einem ausländischen
Staat durch den Betrieb eigener oder gecharterterSchiffe
oder Luftfahrzeugeaus einem Unternehmenbezieht, des-
sen Geschäftsleitung sich in dem ausländischen Staat
befindet. 2Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass
dieser ausländische Staat Steuerpflichtigen mit Wohnsitz
oder gewöhnlichem Aufenthalt imGeltungsbereich dieses
Gesetzes eine entsprechende Steuerbefreiung für derarti-
ge Einkünftegewährt und dass das Bundesministeriumfür
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen die Steuerbefreiung
nach Satz 1 für verkehrspolitisch unbedenklich erklärthat.

850
Sondervorschriften für beschränkt Steuerpflichtige
(1) !Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Betriebsaus-

gaben ($ 4 Abs. 4 bis 8) oder Werbungskosten ($ 9) nur
insoweit abziehen, als sie mit inländischen Einkünften in
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. ?8 10d ist nur
anzuwenden, wenn Verluste in wirtschaftlichem Zusam-
menhangmit inländischen Einkünftenstehen und sich aus
Unterlagen ergeben, die im Inland aufbewahrt werden.
3834 ist nur insoweitanzuwenden, als er sich auf Gewinne
aus der Veräußerungeines land- und forstwirtschaftlichen
Betriebs ($ 14), eines Gewerbebetriebs ($ 16) oder auf
Veräußerungsgewinne im Sinne des $ 18 Abs. 3 bezieht.
4DieübrigenVorschriften des $ 34 und die 8$ 9a, 10, 10a,
10c,16Abs.4,820Abs.4,8824a,32,32aAbs.6,8833,
33a, 33b und 33c sind nicht anzuwenden. ?Abweichend
von Satz 4 sind bei beschränkt steuerpflichtigen Arbeit-
nehmern, die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im
Sinne des $ 49 Abs. 1 Nr. 4 beziehen, $ 9a Satz 1 Nr. 1,
& 10c Abs. 1 mit der Möglichkeit, die tatsächlichen Auf-
wendungen im Sinne des & 10b nachzuweisen, sowie
& 10c Abs. 2 und 3 ohne Möglichkeit, die tatsächlichen
Aufwendungen nachzuweisen, anzuwenden. 6DieJahres-
und Monatsbeträge der Pauschalen nach $ 9a Satz 1 Nr. 1
und & 10c Abs. 1 bis 3 ermäßigen sich zeitanteilig,wenn
Einkünfte im Sinne des $ 49 Abs. 1 Nr. 4 nicht während
eines vollen Kalenderjahres oder Kalendermonats zuge-
flossen sind.
(2) 'Bei Einkünften, die dem Steuerabzug unterliegen,

und bei Einkünften imSinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 5 und7 ist
für beschränkt Steuerpflichtige ein Ausgleich mit Ver-

lusten aus anderen Einkunftsarten nicht zulässig. ?Ein-
künfte im Sinne des Satzes 1 dürfen bei einem Verlust-
abzug (810d)nicht berücksichtigt werden.
(3) !Die Einkommensteuer bemisst sich bei beschränkt

Steuerpflichtigen, die veranlagt werden, nach $ 32a
Abs. 1. 2Die Einkommensteuer beträgt mindestens 25
vom Hundertdes Einkommens; dies gilt nicht inden Fällen
des Absatzes 1Satz 5.
(4)(weggefallen)
(5) !Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem Steu-

erabzug vom Arbeitslohn oder vom Kapitalertrag oder
dem Steuerabzug auf Grund des $ 50a unterliegen,gilt bei
beschränkt Steuerpflichtigen durch den Steuerabzug als
abgegolten. 2Satz 1 gilt nicht, wenn die Einkünfte Be-
triebseinnahmeneines inländischen Betriebs sind oder
1. nachträglich festgestellt wird, dass die Voraussetzun-

gen der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht im
Sinne des $ 1Abs. 2 oder 3 oder des $ 1a nicht vorge-
legenhaben; 8 39 Abs. 5a ist sinngemäß anzuwenden;

2. ein beschränkt steuerpflichtigerArbeitnehmer,der Ein-
künfteaus nichtselbständigerArbeit imSinne des $ 49
Abs. 1 Nr. 4 bezieht und Staatsangehöriger eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Union oder eines Staa-
tes ist, auf den das Abkommen über den Europäischen
Wirtschaftsraum Anwendung findet, und im Hoheits-
gebiet eines dieser Staaten seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt hat, eine Veranlagung zur
Einkommensteuer beantragt.2In diesem Fall wird eine
Veranlagung durch das Betriebsstättenfinanzamt,das
die Bescheinigung nach $ 39d Abs. 1 Satz 3 erteilthat,
nach $ 46 Abs. 2 Nr. 8 durchgeführt. 3Bei mehreren
Betriebsstättenfinanzämtern ist das Betriebsstätten-
finanzamt zuständig, in dessen Bezirk der Arbeitneh-
mer zuletzt beschäftigt war. *Bei Arbeitnehmern mit
Steuerklasse VI ist das Betriebsstättenfinanzamt zu-
ständig, in dessen Bezirk der Arbeitnehmer zuletzt
unter Anwendung der Steuerklasse | beschäftigt war.
5Absatz 1 Satz 6 ist nicht anzuwenden. ®Einkünfte,die
dem Steuerabzug vom Kapitalertragoder dem Steuer-
abzug auf Grund des $ 50a unterliegen,werden nur im
Rahmen des 8 32b berücksichtigt; oder

3. ein beschränkt Steuerpflichtiger, dessen Einnahmen
dem Steuerabzug nach $ 50aAbs. 4 Nr. 1 oder 2 unter-
liegen, die völlige oder teilweise Erstattung der einbe-
haltenen und abgeführten Steuer beantragt. ?Die
Erstattung setzt voraus, dass die mit diesen Einnah-
men in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammen-
hang stehenden Betriebsausgaben oder Werbungs-
kosten höher sind als die Hälfte der Einnahmen. 3Die
Steuer wird erstattet, soweit sie 50 vom Hundert des
Unterschiedsbetrags zwischen den Einnahmen und
mit diesen in unmittelbaremwirtschaftlichem Zusam-
menhang stehenden Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten übersteigt, im Fall einer Veranstaltungs-
reihe erst nach deren Abschluss. *Der Antrag ist bis
zum Ablauf des Kalenderjahres, das dem Kalenderjahr
des Zuflusses der Vergütung folgt, nach amtlich vorge-
schriebenem Muster beim Bundesamt für Finanzen zu
stellen und zu unterschreiben;die Bescheinigung nach
8 50aAbs. 5 Satz 7 istbeizufügen.5Überden Inhaltdes
Erstattungsantrags und den Erstattungsbetrag kann
das Bundesamt für Finanzen dem Wohnsitzstaat des
beschränkt SteuerpflichtigenAuskunft geben. 6Abwei-
chend von $ 117 Abs. 4 der Abgabenordnung ist eine



Anhörung des Beteiligten nicht erforderlich. 7/Mitdem
Erstattungsantraggilt die Zustimmung zur Auskunft an
den Wohnsitzstaat als erteilt. 8®DasBundesamt für
Finanzen erlässt über den Steuererstattungsbetrag
einen Steuerbescheid.
(6)8 34c Abs. 1 bis 3 ist bei Einkünften aus Land- und

Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger
Arbeit, für die im Inland ein Betrieb unterhaltenwird, ent-
sprechend anzuwenden, soweit darin nicht Einkünfte aus
einem ausländischen Staat enthalten sind, mit denen der
beschränkt Steuerpflichtige dort in einem der unbe-
schränkten Steuerpflicht ähnlichen Umfang zu einer
Steuer vom Einkommen herangezogenwird.
(7) Die obersten Finanzbehörden der Länder oder die

von ihnen beauftragten Finanzbehörden können mit
Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen die
Einkommensteuer bei beschränkt Steuerpflichtigen ganz
oder zum Teil erlassen oder in einem Pauschbetrag fest-
setzen, wenn es aus volkswirtschaftliichen Gründen
zweckmäßig ist oder eine gesonderte Berechnung der
Einkünftebesonders schwierig ist.

850a
Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen

(1) Bei beschränkt steuerpflichtigen Mitgliedern des
Aufsichtsrats (Verwaltungsrats)von inländischen Aktien-
gesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien,
Berggewerkschaften, Gesellschaften mit beschränkter
Haftung und sonstigen Kapitalgesellschaften, Genossen-
schaften und Personenvereinigungen des privaten und
des öffentlichen Rechts, bei denen die Gesellschafter
nicht als Unternehmer (Mitunternehmer)anzusehen sind,
unterliegendie Vergütungen jeder Art, die ihnen von den
genannten Unternehmungen für die Überwachung der
Geschäftsführung gewährt werden (Aufsichtsratsvergü-
tungen),dem Steuerabzug (Aufsichtsratsteuer).
(2) Die Aufsichtsratsteuer beträgt 30 vom Hundert der

Aufsichtsratsvergütungen.
(3) 'Dem Steuerabzug unterliegt der volle Betrag der

Aufsichtsratsvergütung ohne jeden Abzug. ?Werden Rei-
sekosten (Tagegelder und Fahrtauslagen) besonders
gewährt, so gehören sie zu den Aufsichtsratsvergütungen
nur insoweit, als sie die tatsächlichen Auslagen überstei-
gen.
(4) !Die Einkommensteuer wird bei beschränkt Steuer-

pflichtigen imWege des Steuerabzugs erhoben
1. bei Einkünften, die durch im Inland ausgeübte oder

verwertete künstlerische, sportliche, artistische oder
ähnliche Darbietungen erzielt werden, einschließlich
der Einkünfte aus anderen mit diesen Leistungen
zusammenhängenden Leistungen, unabhängig davon,
wem die Einnahmen zufließen (849 Abs. 1 Nr. 2 Buch-
stabe d),

2. bei Einkünften aus der Ausübung oder Verwertung
einer Tätigkeit als Künstler, Berufssportler, Schriftstel-
ler, Journalist oder Bildberichterstatter einschließlich
solcher Tätigkeitenfür den Rundfunk oder Fernsehfunk
(849 Abs. 1 Nr. 2 bis 4),es sei denn, es handeltsich um
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, die dem
Steuerabzug vom Arbeitslohn nach $ 38 Abs. 1 Satz 1
Nr.1 unterliegen,
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3. bei Einkünften, die aus Vergütungen für die Nutzung
beweglicher Sachen oder für die Überlassung der Nut-
zung oder des Rechts auf Nutzungvon Rechten, insbe-
sondere von Urheberrechten und gewerblichen
Schutzrechten, von gewerblichen, technischen, wis-
senschaftlichen und ähnlichen Erfahrungen, Kenntnis-
sen und Fertigkeiten,z. B. Plänen, Mustern undVerfah-
ren, herrühren(849 Abs. 1 Nr. 2, 3, 6 und 9).

2DemSteuerabzug unterliegtder volle Betrag der Einnah-
men einschließlich der Beträge im Sinne des $ 3 Nr. 13
und 16. 3Abzüge, z. B. für Betriebsausgaben, Werbungs-
kosten, Sonderausgaben und Steuern, sind nicht zulässig.
4Der Steuerabzug beträgt 25 vom Hundert der Einnah-
men. SBei im Inland ausgeübten künstlerischen, sportli-
chen, artistischen oder ähnlichen Darbietungenbeträgt er
bei Einnahmen
1. bis 250 Euro

O0vom Hundert;
2. über 250 Euro bis 500 Euro

10vom Hundertder gesamten Einnahmen;
3. über 500 Euro bis 1 000 Euro

15vom Hundertder gesamten Einnahmen;
4. über1 000 Euro

25 vom Hundertder gesamten Einnahmen.
(5) Die Steuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die

Aufsichtsratsvergütungen (Absatz 1) oder die Vergütun-
gen (Absatz 4) dem Gläubiger der Aufsichtsratsvergütun-
gen oder der Vergütungen zufließen. ?In diesem Zeitpunkt
hat der Schuldner der Aufsichtsratsvergütungen oder der
Vergütungen den Steuerabzug für Rechnung des
beschränkt steuerpflichtigen Gläubigers (Steuerschuld-
ner) vorzunehmen. 3Er hat die innerhalb eines Kalender-
vierteljahreseinbehaltene Steuer jeweils bis zum 10. des
dem Kalendervierteljahrfolgenden Monats an das für ihn
zuständige Finanzamt abzuführen. *Der beschränkt Steu-
erpflichtige ist beim Steuerabzug von Aufsichtsratsvergü-
tungen oder von Vergütungen Steuerschuldner. 5Der
Schuldner der Aufsichtsratsvergütungen oder der Vergü-
tungen haftetaberfür die EinbehaltungundAbführung der
Steuer. 6Der Steuerschuldner wird nur in Anspruch
genommen,
1. wenn der Schuldner der Aufsichtsratsvergütung oder

der Vergütungen diese nicht vorschriftsmäßig gekürzt
hatoder

2. wenn der beschränkt steuerpflichtige Gläubiger weiß,
dass der Schuldner die einbehaltene Steuer nicht vor-
schriftsmäßig abgeführt hat, und dies dem Finanzamt
nicht unverzüglichmitteilt.

7Der Schuldner der Vergütungen ist verpflichtet, dem
beschränkt steuerpflichtigen Gläubiger auf Verlangen die
folgenden Angaben nach amtlich vorgeschriebenem
Muster zu bescheinigen:
1. den Namen und die Anschrift des beschränkt steuer-

pflichtigenGläubigers;
2. die Art der Tätigkeit und Höhe der Vergütung in Euro;
3. den Zahlungstag;
4. den Betrag der einbehaltenen und abgeführten Steuer

nach $ 50a Abs. 4;
5. das Finanzamt,an das die Steuer abgeführtworden ist.
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(6) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt werden,
dass bei Vergütungen für die Nutzung oder das Recht auf
Nutzung von Urheberrechten (Absatz 4 Nr. 3), wenn die
Vergütungen nicht unmittelbaran den Gläubiger, sondern
an einen Beauftragten geleistet werden, an Stelle des
Schuldners der Vergütung der Beauftragtedie Steuer ein-
zubehalten und abzuführen hat und für die Einbehaltung
undAbführung haftet.
(7) !Das Finanzamt des Vergütungsgläubigers kann

anordnen, dass der Schuldner der Vergütung für Rech-
nung des beschränkt steuerpflichtigen Gläubigers (Steu-
erschuldner) die Einkommensteuer von beschränkt steu-
erpflichtigen Einkünften, soweit diese nicht bereits dem
Steuerabzug unterliegen, imWege des Steuerabzugs ein-
zubehalten und abzuführen hat, wenn dies zur Sicherung
des Steueranspruchs zweckmäßig ist. 2Der Steuerabzug
beträgt 25 vom Hundert der gesamten Einnahmen, wenn
der beschränkt steuerpflichtige Gläubiger nicht glaubhaft
macht, dass die voraussichtlich geschuldete Steuer nied-
riger ist. 3Absatz 5 gilt entsprechend mit der Maßgabe,
dass die Steuer bei dem Finanzamt anzumelden und
abzuführen ist, das den Steuerabzug angeordnet hat.
4850Abs.5Satz1 istnichtanzuwenden.

IX. Sonstige Vorschriften, Bußgeld-,
Ermächtigungs- und Schlussvorschriften

850b
Prüfungsrecht

1Die Finanzbehörden sind berechtigt, Verhältnisse, die
für die Anrechnung oder Vergütung von Körperschaft-
steuer oder für die Anrechnung oder Erstattungvon Kapi-
talertragsteuer sowie für die Nichtvornahme des Steuer-
abzugs von Bedeutung sind oder der Aufklärung bedür-
fen, bei den am Verfahren Beteiligten zu prüfen. ?Die
88 193 bis 203 der Abgabenordnung geltensinngemäß.

8 50c
(weggefallen)

$50d
Besonderheiten im Fall

von Doppelbesteuerungsabkommen
(1)!Können Einkünfte, die dem Steuerabzug vom Kapi-

talertrag oder dem Steuerabzug auf Grund des $ 50a
unterliegen,nach $ 43b oder nach einem Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung nicht oder nur nach
einem niedrigeren Steuersatz besteuert werden, so sind
die Vorschriften über die Einbehaltung, Abführung und
Anmeldung der Steuer durch den Schuldner der Kapital-
erträgeoder Vergütungen im Sinne des $ 50a ungeachtet
des $ 43b und des Abkommens anzuwenden. ?Unberührt
bleibt der Anspruch des Gläubigers der Kapitalerträge
oder Vergütungenauf völligeoder teilweise Erstattungder
einbehaltenen und abgeführten Steuer. 3Die Erstattung
erfolgt auf Antrag des Gläubigers der Kapitalerträgeoder
Vergütungen auf der Grundlage eines Freistellungsbe-
scheids; der Antrag ist nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck bei dem Bundesamt für Finanzen zu stellen. *Der
zu erstattende Betrag wird nach Bekanntgabe des Frei-
stellungsbescheids ausgezahlt. 5Hat der Gläubiger der
Vergütungen imSinne des $ 50a nach $ 50a Abs. 5 Steu-

ern für Rechnung beschränkt steuerpflichtiger Gläubiger
einzubehalten, kann die Auszahlung des Erstattungsan-
spruchs davon abhängig gemacht werden, dass er die
Zahlung der von ihmeinzubehaltendenSteuer nachweist,
hierfür Sicherheit leistet oder unwiderruflich die Zustim-
mung zur Verrechnung seines Erstattungsanspruchs mit
seiner Steuerzahlungsschuld erklärt.&DasBundesamt für
Finanzen kann zulassen, dass Anträge auf maschinell ver-
wertbaren Datenträgerngestelltwerden. 7DieFrist für den
Antrag auf Erstattung beträgt vier Jahre nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die Kapitalerträgeoder Vergütun-
gen bezogen worden sind. 8Die Frist nach Satz 7 endet
nicht vor Ablauf von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt
der Entrichtung der Steuer. 9Für die Erstattung der Kapi-
talertragsteuergilt $ 45 entsprechend.10DerSchuldner
der Kapitalerträgeoder Vergütungen kann sich vorbehalt-
lich des Absatzes 2 nicht auf die Rechte des Gläubigers
aus dem Abkommen berufen.
(2)!In den Fällen des $ 43b und des 8 50a Abs. 4 kann

der Schuldner der Kapitalerträge oder Vergütungen den
Steuerabzug nach Maßgabe des $ 43b oder des Abkom-
mens unterlassenoder nach einemniedrigerenSteuersatz
vornehmen,wenn das Bundesamt für Finanzendem Gläu-
biger auf Grund eines vom ihm nach amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck gestellten Antrags unter Vorbehalt des
Widerrufs bescheinigt, dass die Voraussetzungen dafür
vorliegen (Freistellung im Steuerabzugsverfahren); dies
gilt auch bei Kapitalerträgen, die einer nach einem
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung im
anderenVertragsstaatansässigen Kapitalgesellschaft, die
am Nennkapital einer unbeschränkt steuerpflichtigen
Kapitalgesellschaft imSinne des $ 1 Abs. 1 Nr. 1 des Kör-
perschaftsteuergesetzes zu mindestens einem Zehntel
unmittelbar beteiligt ist und im Staat ihrer Ansässigkeit
den Steuern vom Einkommen oder Gewinn unterliegt,
ohne davon befreit zu sein, von der unbeschränkt steuer-
pflichtigen Kapitalgesellschaft zufließen. ?Die Freistellung
kann von Auflagen oder Bedingungen abhängig gemacht
werden. 3Sie kann in den Fällen des $ 50a Abs. 4 von der
Bedingung abhängig gemacht werden, dass die Erfüllung
der Verpflichtungennach 8 50aAbs. 5 nachgewiesen wer-
den, soweit die Vergütungen an andere beschränkt Steu-
erpflichtigeweitergeleitetwerden. *Die Geltungsdauer der
Bescheinigung nach Satz 1 beginnt frühestens an dem
Tag, an demder Antrag beim Bundesamt für Finanzenein-
geht; sie darf höchstens drei Jahre betragen.>Vorausset-
zung für die Abstandnahme vom Steuerabzug ist, dass
dem Schuldner der Kapitalerträge oder Vergütungen die
Bescheinigung nach Satz 1vorliegt.
(3)Eine ausländische Gesellschaft hat keinenAnspruch

auf völligeoder teilweise Entlastungnach Absatz 1oder 2,
soweit Personen an ihrbeteiligtsind, denen die Erstattung
oder Freistellung nicht zustände, wenn sie die Einkünfte
unmittelbarerzielten,und für die Einschaltung der auslän-
dischen Gesellschaft wirtschaftliche oder sonst beachtli-
che Gründe fehlen und sie keine eigene Wirtschaftstätig-
keitentfaltet.
(4)1DerGläubiger der Kapitalerträgeoder Vergütungen

im Sinne des $ 50a hat nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck durch eine Bestätigung der für ihn zuständigen
Steuerbehörde des anderen Staates nachzuweisen, dass
er dort ansässig ist. 2Das Bundesministerium der Finan-
zen kann imEinvernehmenmitden obersten Finanzbehör-
den der Länder erleichterte Verfahren oder vereinfachte
Nachweise zulassen.



(5)1Abweichend von Absatz 2 kann das Bundesamt für
Finanzen inden Fällen des $ 50a Abs. 4 Satz 1 Nr.2 und 3
den Schuldner der Vergütung auf Antrag allgemein
ermächtigen, den Steuerabzug zu unterlassen oder nach
einem niedrigeren Steuersatz vorzunehmen (Kontroll-
meldeverfahren).2Die Ermächtigung kann in Fällen gerin-
ger steuerlicher Bedeutung erteilt und mit Auflagen ver-
bunden werden. 3EinerBestätigung nach Absatz 4 Satz 1
bedarf es im Kontrollmeldeverfahren nicht. “Inhalt der
Auflage kann die Angabe des Namens, des Wohnortes
oder des Ortes des Sitzes oder der Geschäftsleitung des
Schuldners und des Gläubigers, der Art der Vergütung,
des Bruttobetrags und des Zeitpunkts der Zahlungen
sowie des einbehaltenen Steuerbetrags sein. 5Mit dem
Antrag auf Teilnahme am Kontrollmeldeverfahren gilt
die Zustimmung des Gläubigers und des Schuldners
zur Weiterleitung der Angaben des Schuldners an den
Wohnsitz- oder Sitzstaat des Gläubigers als erteilt. $Die
Ermächtigung ist als Beleg aufzubewahren. 7Bestehende
Anmeldeverpflichtungenbleiben unberührt.
(6) Soweit Absatz 2 nicht anwendbar ist, gilt Absatz 5

auch für Kapitalerträge im Sinne des $ 43 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1, wenn sich im Zeitpunkt der Zahlung des Kapital-
ertrags der Anspruch auf Besteuerung nach einem niedri-
geren Steuersatz ohne nähere Ermittlungen feststellen
lässt.
(7)Werden Einkünfte imSinne des $ 49 Abs. 1 Nr. 4 aus

einer Kasse einer juristischen Person des öffentlichen
Rechts imSinne der Vorschrift eines Abkommens zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung über den öffentlichen
Dienst gewährt, so ist diese Vorschrift bei Bestehen eines
Dienstverhältnissesmiteineranderen Person inder Weise
auszulegen, dass die Vergütungen für der erstgenannten
Person geleistete Dienste gezahlt werden, wenn sie ganz
oder imWesentlichen aus öffentlichenMittelnaufgebracht
werden.

8 50e
Bußgeldvorschriften

(1)Ordnungswidrig handelt,wer vorsätzlich oder leicht-
fertig entgegen $ 45d Abs. 1 Satz 1 eine Mitteilung nicht,
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
abgibt.
(2)DieOrdnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis

zu 5 113 Euro geahndet werden.

851
Ermächtigung

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zustim-
mungdes Bundesrates
1. zur Durchführung dieses Gesetzes Rechtsverordnun-

gen zu erlassen, soweit dies zur Wahrung der Gleich-
mäßigkeit bei der Besteuerung, zur Beseitigung von
Unbilligkeiten in Härtefällen,zur Steuerfreistellungdes
Existenzminimums oder zur Vereinfachung des
Besteuerungsverfahrenserforderlich ist, und zwar:
a) über die Abgrenzung der Steuerpflicht, die

Beschränkung der Steuererklärungspflicht auf die
Fälle, in denen eine Veranlagung in Betracht
kommt, über die den Einkommensteuererklärungen
beizufügenden Unterlagen und über die Beistands-
pflichten Dritter,
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b) über die Ermittlungder Einkünfte und die Feststel-
lung des Einkommens einschließlich der abzugs-
fähigen Beträge,

c) über die Höhe von besonderen Betriebsausgaben-
Pauschbeträgen für Gruppen von Betrieben, bei
denen hinsichtlich der Besteuerungsgrundlagen
annäherndgleiche Verhältnissevorliegen,wenn der
Steuerpflichtige Einkünfte aus Gewerbebetrieb
($ 15) oder selbständiger Arbeit ($ 18) erzielt, in
Höhe eines Vomhundertsatzes der Umsätze im
Sinne des $ 1Abs. 1 Nr. 1 des Umsatzsteuergeset-
zes; Umsätze aus der Veräußerung von Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens sind nicht zu
berücksichtigen. ?Einen besonderen Betriebsaus-
gaben-Pauschbetrag dürfen nur Steuerpflichtige in
Anspruch nehmen, die ihrenGewinn durch Einnah-
me-Überschussrechnung nach 8 4 Abs. 3 ermitteln.
SBei der Festlegung der Höhe des besonderen
Betriebsausgaben-Pauschbetrags ist der Zuord-
nung der Betriebe entsprechend der Klassifikation
der Wirtschaftszweige, Fassung für Steuerstatisti-
ken, Rechnung zu tragen. “Bei der Ermittlung der
besonderen Betriebsausgaben-Pauschbeträge
sind alle Betriebsausgaben mit Ausnahme der an
das Finanzamt gezahlten Umsatzsteuer zu berück-
sichtigen.>BeiderVeräußerungoder Entnahmevon
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens sind die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermin-
dert um die Absetzungen für Abnutzung nach & 7
Abs. 1 oder 4 sowie die Veräußerungskosten neben
dem besonderen Betriebsausgaben-Pauschbetrag
abzugsfähig. 6Der Steuerpflichtige kann im folgen-
den Veranlagungszeitraum zur Ermittlung der
tatsächlichen Betriebsausgaben übergehen.
7Wechselt der Steuerpflichtige zur Ermittlung der
tatsächlichen Betriebsausgaben, sind die abnutz-
baren Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit
ihrenAnschaffungs- oder Herstellungskosten, ver-
mindert um die Absetzungen für Abnutzung nach
& 7 Abs. 1 oder 4, in ein laufend zu führendes Ver-
zeichnis aufzunehmen. 88 4 Abs. 3 Satz 5 bleibt
unberührt. 9Nach dem Wechsel zur Ermittlung der
tatsächlichen Betriebsausgaben ist eine erneute
Inanspruchnahme des besonderen Betriebsausga-
ben-Pauschbetrags erst nach Ablauf der folgenden
vier Veranlagungszeiträume zulässig; die $$ 140,
141der Abgabenordnung bleiben unberührt,

d) über die Veranlagung, die Anwendung der Tarifvor-
schriften und die Regelung der Steuerentrichtung
einschließlich der Steuerabzüge,

e) über die Besteuerung der beschränkt Steuerpflich-
tigen einschließlich eines Steuerabzugs;

2. Vorschriften durch Rechtsverordnung zu erlassen
a) über die sich aus der Aufhebung oder Änderung

von Vorschriften dieses Gesetzes ergebenden
Rechtsfolgen, soweit dies zur Wahrung der Gleich-
mäßigkeit bei der Besteuerung oder zur Beseiti-
gung von Unbilligkeiten in Härtefällen erforderlich
ist;

b) (weggefallen)
c) über eine Beschränkung des Abzugs von Ausgaben

zur Förderung steuerbegünstigterZwecke imSinne
des $ 10b auf Zuwendungen an bestimmte Körper-
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schaften, Personenvereinigungen oder Vermö-
gensmassen, über den Ausschluss des Abzugs von
Mitgliedsbeiträgen sowie über eine Anerkennung
gemeinnützigerZwecke als besonders förderungs-
würdig;
über Verfahren, die in den Fällen des $ 38 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 den Steueranspruch der Bundesrepu-
blik Deutschland sichern oder die sicherstellen,
dass bei Befreiungen im Ausland ansässiger Leih-
arbeitnehmer von der Steuer der Bundesrepublik
Deutschland auf Grund von Abkommen zurVermei-
dung der Doppelbesteuerung die ordnungsgemäße
Besteuerung im Ausland gewährleistet ist. ?Hierzu
kann nach Maßgabe zwischenstaatlicher Regelun-
gen bestimmtwerden, dass
aa) der Entleiher in dem hierzu notwendigen Um-

fang an derartigenVerfahrenmitwirkt,
bb) er sich im Haftungsverfahrennicht auf die Frei-

stellungsbestimmungen des Abkommens be-
rufen kann,wenn er seine Mitwirkungspflichten
verletzt;

bis m)(weggefallen)
über Sonderabschreibungen
aa) im Tiefbaubetrieb des Steinkohlen-, Pechkoh-

len-, Braunkohlen- und Erzbergbaues bei Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens unter
Tage und bei bestimmten mit dem Grubenbe-
trieb unter Tage in unmittelbaremZusammen-
hang stehenden, der Förderung, Seilfahrt,
Wasserhaltung und Wetterführung sowie der
Aufbereitung des Minerals dienenden Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens über
Tage, soweit die Wirtschaftsgüter
für die Errichtung von neuen Förderschacht-
anlagen, auch in Form von Anschlussschacht-
anlagen,
für die Errichtung neuer Schächte sowie die
Erweiterung des Grubengebäudes und den
durch Wasserzuflüsse aus stillliegenden Anla-
gen bedingten Ausbau der Wasserhaltung
bestehender Schachtanlagen,
für Rationalisierungsmaßnahmen in der Haupt-
schacht-, Blindschacht-, Strecken- und
Abbauförderung, im Streckenvortrieb, in der
Gewinnung, Versatzwirtschaft, Seilfahrt, Wet-
terführung und Wasserhaltung sowie in der
Aufbereitung,
für die Zusammenfassung von mehreren För-
derschachtanlagen zu einer einheitlichen För-
derschachtanlage und
für den Wiederaufschluss stillliegender Gru-
benfelder und Feldesteile,

bb- im Tagebaubetrieb des Braunkohlen- und Erz-
bergbaues bei bestimmten Wirtschaftsgütern
des beweglichen Anlagevermögens (Gruben-
aufschluss, Entwässerungsanlagen, Großgerä-
te sowie Einrichtungen des Grubenrettungs-
wesens und der ersten Hilfe und im Erzbergbau
auch Aufbereitungsanlagen),die
für die Erschließung neuer Tagebaue, auch
in Form von Anschlusstagebauen, für Ratio-

Q

nalisierkungsmaßnahmenbei laufenden Tage-
bauen,
beim Übergang zum Tieftagebau für die Frei-
legung und Gewinnung der Lagerstätteund
für die Wiederinbetriebnahme stillgelegter
Tagebaue

von Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach $ 5
ermitteln,vor dem 1. Januar 1990angeschafft oder
hergestellt werden. 2Die Sonderabschreibungen
können bereits für Anzahlungen auf Anschaffungs-
kosten und für Teilherstellungskosten zugelassen
werden. 3Hat der Steuerpflichtige vor dem 1. Ja-
nuar 1990 die Wirtschaftsgüter bestellt oder mit
ihrerHerstellung begonnen, so können die Sonder-
abschreibungen auch für nach dem 31. Dezember
1989 und vor dem 1. Januar 1991 angeschaffte
oder hergestellte Wirtschaftsgüter sowie für vor
dem 1. Januar 1991 geleistete Anzahlungen auf
Anschaffungskosten und entstandene Teilherstel-
lungskosten inAnspruch genommen werden. 4Vor-
aussetzung für die Inanspruchnahme der Sonder-
abschreibungen ist, dass die Förderungswürdigkeit
der bezeichneten Vorhaben von der obersten Lan-
desbehörde für Wirtschaft im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie bescheinigt worden ist. Die Sonderab-
schreibungen können im Wirtschaftsjahr der
Anschaffung oder Herstellung und in den vier fol-
genden Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen
werden, und zwar bei beweglichen Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens bis zu insgesamt
50 vom Hundert, bei unbeweglichen Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens bis zu insgesamt
30 vom Hundert der Anschaffungs oder Herstel-
lungskosten. 6Bei den begünstigten Vorhaben im
Tagebaubetrieb des Braunkohlen und Erzbergbau-
es kannaußerdemzugelassen werden, dass die vor
dem 1. Januar 1991aufgewendeten Kosten für den
Vorabraum bis zu 50 vom Hundert als sofort
abzugsfähige Betriebsausgaben behandelt wer-
den;
(weggefallen)
über die Bemessung der Absetzungen für Abnut-
zung oder Substanzverringerung bei nicht zu einem
Betriebsvermögen gehörenden Wirtschaftsgütern,
die vor dem 21. Juni 1948 angeschafft oder herge-
stellt oder die unentgeltlicherworben sind. 2Hierbei
kann bestimmt werden, dass die Absetzungen für
Abnutzung oder Substanzverringerung nicht nach
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, son-
dern nach Hilfswerten (am 21. Juni 1948 maßge-
bender Einheitswert, Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten des Rechtsvorgängers abzüglich der
von ihm vorgenommenen Absetzungen, fiktive
Anschaffungskosten an einem noch zu bestimmen-
den Stichtag) zu bemessen sind. $ZurVermeidung
von Härten kann zugelassen werden, dass an Stelle
der Absetzungen für Abnutzung, die nach dem am
21. Juni 1948 maßgebenden Einheitswert zu
bemessen sind, der Betrag abgezogen wird, der für
das Wirtschaftsgut in dem Veranlagungszeitraum
1947als Absetzung fürAbnutzung geltendgemacht
werden konnte. “Für das Land Berlintritt inden Sät-
zen 1 bis 3 an die Stelle des 21. Juni 1948 jeweils
der 1.April 1949;



aa) für Maßnahmen, die für den Anschluss eines im
Inland belegenen Gebäudes an eine Fernwär-
meversorgungeinschließlich der Anbindung an
das Heizsystem erforderlich sind, wenn die
Fernwärmeversorgung überwiegend aus Anla-
gen der Kraft-Wärme-Kopplung, zur Verbren-
nung von Müll oder zur Verwertung von Abwär-
me gespeist wird,

bb) für den Einbau von Wärmepumpenanlagen,
Solaranlagen und Anlagen zur Wärmerückge-
winnung in einem im Inland belegenen Gebäu-
de einschließlich der Anbindung an das Heiz-
system,

cc) für die Errichtung von Windkraftanlagen, wenn
die mit diesen Anlagen erzeugte Energie über-
wiegend entweder unmittelbaroder durch Ver-
rechnung mit Elektrizitätsbezügendes Steuer-
pflichtigenvon einem Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen zur Versorgung eines im Inland
belegenen Gebäudes des Steuerpflichtigen
verwendet wird, einschließlich der Anbindung
an das Versorgungssystem des Gebäudes,

dd) für die Errichtung von Anlagen zur Gewinnung
von Gas, das aus pflanzlichen oder tierischen
Abfallstoffen durch Gärung unterSauerstoffab-
schluss entsteht, wenn dieses Gas zur Behei-
zung eines im Inland belegenen Gebäudes des
Steuerpflichtigen oder zur Warmwasserberei-
tung in einem solchen Gebäude des Steuer-
pflichtigen verwendet wird, einschließlich der
Anbindung an das Versorgungssystem des
Gebäudes,

ee) für den Einbau einer Warmwasseranlage zur
Versorgung von mehr als einer Zapfstelle und
einer zentralen Heizungsanlage oder bei einer
zentralen Heizungs- und Warmwasseranlage
für den Einbau eines Heizkessels, eines Bren-
ners, einer zentralen Steuerungseinrichtung,
einerWärmeabgabeeinrichtungund eineÄnde-
rung der Abgasanlage in einem im Inland bele-
genen Gebäude oder ineiner im Inland belege-
nen Eigentumswohnung, wenn mitdem Einbau
nicht vorAblauf von zehn Jahren seit Fertigstel-
lung dieses Gebäudes begonnen worden ist
und der Einbau nach dem 30. Juni 1985 fertig
gestellt worden ist; Entsprechendes gilt bei
Anschaffungskosten für neue Einzelöfen, wenn
keineZentralheizungvorhanden ist.

2V/oraussetzungfür die Gewährung der erhöhten
Absetzungen ist, dass die Maßnahmen vor dem
1. Januar 1992 fertig gestellt worden sind; in den
Fällen des Satzes 1 Doppelbuchstabe aa müssen
die Gebäude vor dem 1. Juli 1983 fertig gestellt
worden sein, es sei denn, dass der Anschluss nicht
schon im Zusammenhang mit der Errichtung des
Gebäudes möglich war. 3Die erhöhten Absetzun-
gen dürfenjährlich 10vom HundertderAufwendun-
gen nicht übersteigen. *Sie dürfen nicht gewährt
werden, wenn für dieselbe Maßnahme eine Investi-
tionszulage inAnspruch genommen wird. 5Sind die
Aufwendungen Erhaltungsaufwand und entstehen
sie bei einer zu eigenen Wohnzwecken genutzten
Wohnung im eigenen Haus, für die der Nutzungs-
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wert nicht mehr besteuert wird, und liegen in den
Fällen des Satzes 1 Doppelbuchstabe aa die Vor-
aussetzungen des Satzes 2 zweiter Halbsatz vor, so
kann der Abzug dieser Aufwendungen wie Sonder-
ausgaben mit gleichmäßiger Verteilung auf das
Kalenderjahr, in dem die Arbeiten abgeschlossen
worden sind, und die neunfolgenden Kalenderjahre
zugelassen werden, wenn die Maßnahme vor dem
1. Januar 1992abgeschlossen worden ist;
nach denen Steuerpflichtige größere Aufwendun-
gen
aa) für die Erhaltung von nicht zu einem Betriebs-

vermögen gehörenden Gebäuden, die über-
wiegend Wohnzwecken dienen,

bb- zur Erhaltung eines Gebäudes in einem förm-
lich festgelegten Sanierungsgebiet oder städ-
tebaulichen Entwicklungsbereich, die für Maß-
nahmen im Sinne des $ 177 des Baugesetz-
buchs sowie für bestimmte Maßnahmen, die
der Erhaltung, Erneuerung und funktionsge-
rechten Verwendung eines Gebäudes dienen,
das wegen seiner geschichtlichen, künstleri-
schen oder städtebaulichen Bedeutung erhal-
ten bleiben soll, und zu deren Durchführung
sich der Eigentümerneben bestimmtenModer-
nisierungsmaßnahmen gegenüber der Ge-
meinde verpflichtet hat, aufgewendet worden
sind,

cc) zur Erhaltung von Gebäuden, die nach den
jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften Bau-
denkmale sind, soweit die Aufwendungen nach
Art und Umfang zur Erhaltung des Gebäudes
als Baudenkmal und zu seiner sinnvollen Nut-
zung erforderlich sind,

auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig verteilen kön-
nen. ?2Inden Fällen der Doppelbuchstaben bb
und cc ist Voraussetzung, dass der Erhaltungsauf-
wand vor dem 1. Januar 1990 entstanden ist. ®In
den Fällen von Doppelbuchstabe cc sind die Denk-
maleigenschaft des Gebäudes und die Vorausset-
zung, dass die Aufwendungen nach Art und
Umfang zur Erhaltungdes Gebäudes als Baudenk-
mal und zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich
sind, durch eine Bescheinigung der nach Landes-
recht zuständigen oder von der Landesregierung
bestimmtenStelle nachzuweisen;
nach denen bei Anschaffung oder Herstellung von
abnutzbaren beweglichen und bei Herstellung von
abnutzbaren unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens auf Antrag ein Abzug von der
Einkommensteuer für den Veranlagungszeitraum
der Anschaffung oder Herstellung bis zur Höhe von
7,5 vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten dieser Wirtschaftsgüter vorgenommen
werden kann, wenn eine Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts eingetreten ist oder
sich abzeichnet, die eine nachhaltige Verringerung
der Umsätze oder der Beschäftigung zur Folge
hatte oder erwarten lässt, insbesondere bei einem
erheblichen Rückgang der Nachfrage nach Investi-
tionsgütern oder Bauleistungen. ?Bei der Bemes-
sung des von der Einkommensteuerabzugsfähigen
Betrags dürfen nur berücksichtigt werden
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aa) die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
von beweglichen Wirtschaftsgütern, die inner-
halb eines jeweils festzusetzenden Zeitraums,
der ein Jahr nicht übersteigen darf (Begünsti-
gungszeitraum), angeschafft oder hergestellt
werden,

bb) die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
von beweglichen Wirtschaftsgütern, die inner-
halb des Begünstigungszeitraums bestellt und
angezahlt werden oder mit deren Herstellung
innerhalbdes Begünstigungszeitraums begon-
nen wird, wenn sie innerhalb eines Jahres, bei
Schiffen innerhalb zweier Jahre nach Ablauf
des Begünstigungszeitraums geliefertoder fer-
tig gestellt werden. 2Soweit bewegliche Wirt-
schaftsgüter im Sinne des Satzes 1 mit Aus-
nahme von Schiffen nach Ablauf eines Jahres,
aber vor Ablauf zweier Jahre nach dem Ende
des Begünstigungszeitraums geliefertoder fer-
tig gestellt werden, dürfen bei Bemessung des
Abzugs von der Einkommensteuer die bis zum
Ablauf eines Jahres nach dem Ende des
Begünstigungszeitraums aufgewendeten An-
zahlungen und Teilherstellungskosten berück-
sichtigt werden,

cc) die Herstellungskosten von Gebäuden, bei
denen innerhalb des Begünstigungszeitraums
der Antrag auf Baugenehmigung gestellt wird,
wenn sie bis zum Ablauf von zwei Jahren nach
dem Ende des Begünstigungszeitraums fertig
gestelltwerden;

dabei scheiden geringwertige Wirtschaftsgüter im
Sinne des $ 6 Abs. 2 und Wirtschaftsgüter, die in
gebrauchtem Zustand erworben werden, aus. $3Von
der Begünstigung können außerdem Wirtschafts-
güter ausgeschlossen werden, für die Sonderab-
schreibungen, erhöhte Absetzungen oder die
Investitionszulage nach 8 19 des Berlinförderungs-
gesetzes in Anspruch genommen werden. In den
Fällen des Satzes 2 Doppelbuchstabe bb und cc
können bei Bemessung des von der Einkommen-
steuer abzugsfähigen Betrags bereits die im Be-
günstigungszeitraum, im Fall des Satzes 2 Doppel-
buchstabe bb Satz 2 auch die bis zum Ablauf eines
Jahres nach dem Ende des Begünstigungszeit-
raums aufgewendeten Anzahlungen und Teilher-
stellungskosten berücksichtigt werden; der Abzug
von der Einkommensteuer kann insoweit schon für
den Veranlagungszeitraum vorgenommen werden,
in dem die Anzahlungen oder Teilherstellungskos-
ten aufgewendet worden sind. SÜbersteigt der
von der Einkommensteuerabzugsfähige Betrag die
für den Veranlagungszeitraum der Anschaffung
der Herstellung geschuldete Einkommensteuer, so
kann der übersteigende Betrag von der Einkom-
mensteuer für den darauf folgenden Veranlagungs-
zeitraumabgezogen werden. 6Entsprechendes gilt,
wenn in den Fällen des Satzes 2 Doppelbuch-
stabe bb und cc der Abzug von der Einkommen-
steuer bereits für Anzahlungen oder Teilher-
stellungskosten geltend gemacht wird. 7DerAbzug
von der Einkommensteuer darf jedoch die für den
Veranlagungszeitraum der Anschaffung oder Her-
stellung und den folgenden Veranlagungszeitraum
insgesamt zu entrichtende Einkommensteuer nicht
übersteigen. 8In den Fällen des Satzes 2 Doppel-

buchstabe bb Satz 2 gilt dies mit der Maßgabe,
dass an die Stelle des Veranlagungszeitraums der
Anschaffung oder Herstellung der Veranlagungs-
zeitraumtritt, in dem zuletztAnzahlungen oder Teil-
herstellungskosten aufgewendet worden sind.
9Werden begünstigte Wirtschaftsgüter von Gesell-
schaften imSinne des $ 15Abs. 1Satz 1 Nr.2 und 3
angeschafft oder hergestellt,so ist der abzugsfähi-
ge Betrag nach dem Verhältnis der Gewinnanteile
einschließlichder Vergütungenaufzuteilen.10Die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Wirt-
schaftsgüter, die bei Bemessung des von der Ein-
kommensteuer abzugsfähigen Betrags berück-
sichtigt worden sind, werden durch den Abzug von
der Einkommensteuernichtgemindert.T!Rechts-
verordnungen auf Grund dieser Ermächtigung
bedürfenderZustimmungdes Bundestages.!2Die
Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Bundestag
nicht binnen vierWochen nach Eingang der Vorlage
der Bundesregierung die Zustimmung verweigert
hat;
(weggefallen)
über Sonderabschreibungen bei abnutzbaren Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens, die der For-
schung oder Entwicklung dienen und nach dem
18. Mai 1983 und vor dem 1. Januar 1990 ange-
schafft oder hergestelltwerden. 2Voraussetzungfür
die Inanspruchnahme der Sonderabschreibungen
ist, dass die beweglichen Wirtschaftsgüter aus-
schließlich und die unbeweglichenWirtschaftsgüter
zu mehr als 33%vom Hundert der Forschung oder
Entwicklung dienen. 3Die Sonderabschreibungen
können auch für Ausbauten und Erweiterungen an
bestehenden Gebäuden, Gebäudeteilen, Eigen-
tumswohnungen oder im Teileigentum stehenden
Räumen zugelassen werden, wenn die ausgebau-
ten oder neu hergestellten Gebäudeteile zu mehr
als 33%vom Hundert der Forschung oder Entwick-
lung dienen. Die Wirtschaftsgüter dienen der For-
schung oder Entwicklung, wenn sie verwendetwer-
den
aa) zur Gewinnung von neuen wissenschaftlichen

oder technischen Erkenntnissen und Erfahrun-
gen allgemeiner Art (Grundlagenforschung)
oder

bb) zur Neuentwicklung von Erzeugnissen oder
Herstellungsverfahrenoder

cc) zur Weiterentwicklung von Erzeugnissen oder
Herstellungsverfahren, soweit wesentliche
Änderungen dieser Erzeugnisse oder Verfahren
entwickelt werden.

5Die Sonderabschreibungen können im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung und
indenvier folgenden Wirtschaftsjahren inAnspruch
genommenwerden, und zwar
aa) bei beweglichenWirtschaftsgüterndes Anlage-

vermögens bis zu insgesamt 40 vom Hundert,
bb) bei unbeweglichenWirtschaftsgüterndes Anla-

gevermögens, die zu mehr als 66% vom Hun-
dert der Forschung oder Entwicklung dienen,
bis zu insgesamt 15 vom Hundert, die nicht zu
mehr als 66% vom Hundert, aber zu mehr als
33%vom Hundert der Forschung oder Entwick-
lungdienen, bis zu insgesamt 10vom Hundert,
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cc) bei Ausbauten und Erweiterungen an beste-
henden Gebäuden, Gebäudeteilen, Eigentums-
wohnungen oder im Teileigentum stehenden
Räumen, wenn die ausgebauten oder neu her-
gestellten Gebäudeteile zu mehr als 66% vom
Hundert der Forschung oder Entwicklung die-
nen, bis zu insgesamt 15vom Hundert, zu nicht
mehr als 66% vom Hundert, aber zu mehr als
33%vom Hundert der Forschung oder Entwick-
lungdienen, bis zu insgesamt 10vom Hundert

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 6Sie
können bereits für Anzahlungen auf Anschaffungs-
kosten und für Teilherstellungskosten zugelassen
werden. 7DieSonderabschreibungen sind nur unter
der Bedingung zuzulassen, dass die Wirtschafts-
güter und die ausgebauten oder neu hergestellten
Gebäudeteile mindestens drei Jahre nach ihrer
Anschaffung oder Herstellung indem erforderlichen
Umfang der Forschung oder Entwicklung in einer
inländischen Betriebsstätte des Steuerpflichtigen
dienen;
(weggefallen)
über Sonderabschreibungen bei Handelsschiffen,
die auf Grund eines vor dem 25. April 1996 abge-
schlossenen Schiffbauvertrags hergestellt,ineinem
inländischen Seeschiffsregister eingetragen und
vor dem 1. Januar 1999von Steuerpflichtigenange-
schafft oder hergestellt worden sind, die den
Gewinn nach 8 5 ermitteln.2m Fall derAnschaffung
eines Handelsschiffes ist weitere Voraussetzung,
dass das Schiff vor dem 1. Januar 1996 in unge-
brauchtem Zustand vom Hersteller oder nach dem
31. Dezember 1995 auf Grund eines vor dem
25. April 1996 abgeschlossenen Kaufvertrags bis
zum Ablauf des vierten auf das Jahr der Fertigstel-
lung folgenden Jahres erworben worden ist. 3Bei
Steuerpflichtigen, die in eine Gesellschaft im Sinne
des $ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 nach
Abschluss des Schiffbauvertrags (Unterzeichnung
des Hauptvertrags) eingetreten sind, dürfen Son-
derabschreibungen nur zugelassen werden, wenn
sie der Gesellschaft vor dem 1. Januar 1999 beitre-
ten. *Die Sonderabschreibungen können im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung und
in den vier folgenden Wirtschaftsjahren bis zu ins-
gesamt 40 vom Hundert der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten in Anspruch genommen wer-
den. 5Sie können bereits für Anzahlungen auf
Anschaffungskosten und für Teilherstellungskosten
zugelassen werden. 6Die Sonderabschreibungen
sind nur unter der Bedingung zuzulassen, dass die
Handelsschiffe innerhalb eines Zeitraums von acht
Jahren nach ihrer Anschaffung oder Herstellung
nicht veräußert werden; für Anteile an einem Han-
delsschiff gilt dies entsprechend. ’Die Sätze 1 bis 6
gelten für Schiffe, die der Seefischerei dienen, ent-
sprechend. 8Für Luftfahrzeuge, die vom Steuer-
pflichtigen hergestellt oder in ungebrauchtem
Zustand vom Herstellererworben worden sind und
die zur gewerbsmäßigen Beförderung von Perso-
nen oder Sachen im internationalen Luftverkehr
oder zur Verwendung zu sonstigen gewerblichen
Zwecken im Ausland bestimmt sind, gelten die
Sätze 1 bis 4 und 6 mitder Maßgabe entsprechend,
dass an die Stelle der Eintragung inein inländisches
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Seeschiffsregister die Eintragung in die deutsche
Luftfahrzeugrolle, an die Stelle des Höchstsatzes
von 40 vom Hundert ein Höchstsatz von 30 vom
Hundert und bei der Vorschrift des Satzes 6 an die
Stelle des Zeitraums von acht Jahren ein Zeitraum
von sechs Jahren treten;
über erhöhte Absetzungen bei Herstellungskosten
für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnah-
men imSinne des $ 177des Baugesetzbuchs sowie
für bestimmte Maßnahmen, die der Erhaltung,
Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung
eines Gebäudes dienen, das wegen seiner
geschichtlichen, künstlerischen oder städtebauli-
chen Bedeutung erhaltenbleiben soll, und zu deren
Durchführungsich der Eigentümerneben bestimm-
ten Modernisierungsmaßnahmen gegenüber der
Gemeinde verpflichtet hat, die für Gebäude in
einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet oder
städtebaulichen Entwicklungsbereich aufgewendet
worden sind; Voraussetzung ist, dass die Maßnah-
men vor dem 1. Januar 1991 abgeschlossen wor-
den sind. 2Die erhöhten Absetzungen dürfen jähr-
lich 10 vom Hundert der Aufwendungen nicht über-
steigen;
über erhöhte Absetzungen für Herstellungskosten
an Gebäuden, die nach den jeweiligen landesrecht-
lichen Vorschriften Baudenkmale sind, soweit die
Aufwendungen nach Art und Umfang zur Erhaltung
des Gebäudes als Baudenkmal und zu seiner sinn-
vollen Nutzung erforderlich sind; Voraussetzung ist,
dass die Maßnahmen vor dem 1. Januar 1991
abgeschlossen worden sind. ?2DieDenkmaleigen-
schaft des Gebäudes und die Voraussetzung, dass
die Aufwendungen nach Art und Umfang zur Erhal-
tung des Gebäudes als Baudenkmal und zu seiner
sinnvollen Nutzung erforderlich sind, sind durch
eine Bescheinigung der nach Landesrecht zustän-
digen oder von der Landesregierung bestimmten
Stelle nachzuweisen. 3Die erhöhten Absetzungen
dürfen jährlich 10 vom Hundert der Aufwendungen
nicht übersteigen;
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ein Jahr nicht übersteigen darf, angeschafft oder her-
gestellt werden. 2Für bewegliche Wirtschaftsgüter, die
vor Beginn dieses Zeitraums bestellt und angezahlt
worden sind oder mit deren Herstellung vor Beginn
dieses Zeitraums angefangen worden ist, darf jedoch
die Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen und
erhöhten Absetzungen sowie die Bemessung der
Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen
nicht ausgeschlossen werden;

2. für bewegliche Wirtschaftsgüter und für Gebäude, die
in dem in Nummer 1 bezeichneten Zeitraum bestellt
werden oder mitderen Herstellung indiesem Zeitraum
begonnen wird. 2Als Beginn der Herstellung gilt bei
Gebäuden der Zeitpunkt, indem der Antrag auf Bauge-
nehmigunggestelltwird.

SRechtsverordnungen auf Grund dieser Ermächtigung
bedürfender Zustimmungdes Bundestages und des Bun-
desrates. *Die Zustimmung gilt als erteilt,wenn der Bun-
desrat nicht binnendreiWochen, der Bundestag nicht bin-
nen vierWochen nach Eingang der Vorlage der Bundesre-
gierungdie Zustimmungverweigerthat.
(3) 'Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung mitZustimmungdes Bundesrates Vor-
schriften zu erlassen, nach denen die Einkommensteuer
einschließlich des Steuerabzugs vom Arbeitslohn, des
Steuerabzugs vom Kapitalertrag und des Steuerabzugs
bei beschränkt Steuerpflichtigen
1. um höchstens 10 vom Hundert herabgesetzt werden

kann.2DerZeitraum,für den die Herabsetzunggilt,darf
ein Jahr nicht übersteigen; er soll sich mit dem Kalen-
derjahr decken. Voraussetzung ist, dass eine Störung
des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts eingetre-
ten ist oder sich abzeichnet, die eine nachhaltige Ver-
ringerung der Umsätze oder der Beschäftigung zur
Folge hatte oder erwarten lässt, insbesondere bei
einem erheblichen Rückgang der Nachfrage nach
Investitionsgütern und Bauleistungen oder Ver-
brauchsgütern;

2. um höchstens 10 vom Hundert erhöht werden kann.
2DerZeitraum, für den die Erhöhung gilt, darf ein Jahr
nicht übersteigen; er soll sich mit dem Kalenderjahr
decken. 3Voraussetzung ist, dass eine Störung des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts eingetreten ist
oder sich abzeichnet, die erhebliche Preissteigerungen
mit sich gebracht hat oder erwarten lässt, insbeson-
dere, wenn die Nachfrage nach Investitionsgüternund
Bauleistungen oder Verbrauchsgütern das Angebot
wesentlich übersteigt.

2Rechtsverordnungen auf Grund dieser Ermächtigung
bedürfender Zustimmungdes Bundestages.
(4)Das Bundesministerium der Finanzen wird ermäch-

tigt,
1. im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden

der Länder die Vordrucke für
a) (weggefallen)
b) (weggefallen)
c) die Erklärungenzur Einkommensbesteuerung, die

in$ 39 Abs. 3a Satz 4 und $ 39a Abs. 2 und 6 vor-
gesehenenAnträge sowie die Bescheinigung nach
&39aAbs.6,

d) die Lohnsteuer-Anmeldung ($ 41a Abs. 1), die
Lohnsteuerbescheinigung ($41b Abs. 1Satz 3),

e) die Anmeldung der Kapitalertragsteuer ($ 45a
Abs. 1) und den Freistellungsauftrag nach $ 44a
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1,

f) die Anmeldung des Abzugsbetrags ($48a),
og)die Erteilungder Freistellungsbescheinigung(848b),
h) die Anmeldung der Abzugsteuer ($50a),
) die Entlastung von der Kapitalertragsteuer und

vom Steuerabzug nach $ 50a auf Grund von
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung

und die Muster der Lohnsteuerkarte (8 39), der in
&45a Abs. 2 und 3 und 8 50a Abs. 5 Satz 7 vorgese-
henen Bescheinigungen und des Erstattungsantrags
nach $ 50 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 zu bestimmen;

1a. im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden
der Länder auf der Basis der $8$32a und 39b einen
Programmaßblaufplanfür die Herstellung von Lohn-
steuertabellen zur manuellen Berechnung der Lohn-
steuer aufzustellen und bekannt zu machen;

2. den Wortlaut dieses Gesetzes und der zu diesem
Gesetz erlassenen Rechtsverordnungen inder jeweils
geltenden Fassung satzweise nummeriertmit neuem
Datum und in neuer Paragraphenfolge bekannt zu
machen und dabei Unstimmigkeiten im Wortlaut zu
beseitigen.

851la
Festsetzung und

Erhebung von Zuschlagsteuern
(1)Auf die Festsetzung und Erhebung von Steuern, die

nach der Einkommensteuer bemessen werden (Zuschlag-
steuern), sind die Vorschriften dieses Gesetzes entspre-
chend anzuwenden.
(2) !Bemessungsgrundlage ist die Einkommensteuer,

die abweichend von $&2 Abs. 6 unter Berücksichtigung
von Freibeträgen nach 8 32 Abs. 6 inallen Fällen des 8 32
festzusetzen wäre. ?Zur Ermittlungder Einkommensteuer
imSinne des Satzes 1 istdas zu versteuerndeEinkommen
um die nach $ 3 Nr. 40 steuerfreien Beträge zu erhöhen
und umdie nach $ 3c Abs. 2 nicht abziehbaren Beträge zu
mindern. 3835 ist bei der Ermittlungder festzusetzenden
Einkommensteuernach Satz 1 nicht anzuwenden.
(2a) 'Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn ist Bemes-

sungsgrundlage die Lohnsteuer; beim Steuerabzug vom
laufenden Arbeitslohn und beim Jahresausgleich ist die
Lohnsteuer maßgebend, die sich ergibt, wenn der nach
8 39b Abs. 2 Satz 6 zu versteuernde Jahresbetrag für die
Steuerklassen |, II und III um den Kinderfreibetrag von
3648 Euro sowie den Freibetrag für den Betreuungs- und
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf von 2 160 Euro und
für die Steuerklasse IV um den Kinderfreibetragvon 1 824
Euro sowie den Freibetragfür den Betreuungs- und Erzie-
hungs- oder Ausbildungsbedarf von 1 080 Euro für jedes
Kind vermindertwird, für das eine Kürzung der Freibeträge
für Kinder nach $ 32 Abs. 6 Satz 4 nicht in Betracht
kommt. ?Bei der Anwendung des $ 39b für die Ermittlung
der Zuschlagsteuern ist die auf der Lohnsteuerkarte ein-
getrageneZahl der Kinderfreibeträgemaßgebend.



(3) Ist die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem
Steuerabzug unterliegen, durch den Steuerabzug abge-
golten oder werden solche Einkünfte bei der Veranlagung
zur Einkommensteuer oder beim Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich nicht erfasst, gilt dies für die Zuschlagsteuer ent-
sprechend.
(4) !Die Vorauszahlungen auf Zuschlagsteuern sind

gleichzeitig mit den festgesetzten Vorauszahlungen auf
die Einkommensteuer zu entrichten; $ 37 Abs. 5 ist nicht
anzuwenden. 2Solange ein Bescheid über die Vorauszah-
lungen auf Zuschlagsteuern nicht erteilt worden ist, sind
die Vorauszahlungen ohne besondere Aufforderung nach
Maßgabe der für die Zuschlagsteuern geltenden Vor-
schriften zu entrichten.38240Abs. 1 Satz 3 der Abgaben-
ordnung ist insoweit nicht anzuwenden; $&254 Abs. 2 der
Abgabenordnung gilt insoweit sinngemäß.
(5) 1Mit einem Rechtsbehelf gegen die Zuschlagsteuer

kannweder die Bemessungsgrundlage noch die Höhe des
zu versteuerndenEinkommens angegriffenwerden. ?Wird
die Bemessungsgrundlage geändert, ändert sich die
Zuschlagsteuer entsprechend.
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Anwendungsvorschriften

(1) !Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in den fol-
genden Absätzen nichts anderes bestimmt ist, erstmals
für den Veranlagungszeitraum 2002 anzuwenden. ?Beim
Steuerabzug vomArbeitslohn giltSatz 1mitder Maßgabe,
dass diese Fassung erstmals auf den laufenden Arbeits-
lohn anzuwenden ist, der für einen nach dem 31. Dezem-
ber 2001 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird,
und auf sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember
2001zufließen.
(2)$ 1a Abs. 1 ist für Staatsangehörige eines Mitglied-

staates der Europäischen Union auf Antrag auch für Ver-
anlagungszeiträume vor 1996 anzuwenden, soweit Steu-
erbescheide noch nicht bestandskräftig sind; für Staats-
angehörige und für das Hoheitsgebiet Finnlands, Islands,
Norwegens, Österreichs und Schwedens gilt dies ab dem
Veranlagungszeitraum1994.
(3)182aAbs. 1Satz 1 Nr. 6 Buchstabe b inder Fassung

der Bekanntmachung vom 22. Dezember 1999 (BGBl. |
S. 2601) ist erstmals auf negative Einkünfteeines Steuer-
pflichtigen anzuwenden, die er aus einer entgeltlichen
Überlassung von Schiffen auf Grund eines nach dem
31. Dezember 1999rechtswirksamabgeschlossenen obli-
gatorischen Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts
erzielt.282a Abs. 3 und 4 inder Fassung der Bekanntma-
chung vom 16. April 1997 (BGBl. | S. 821) ist letztmalsfür
den Veranlagungszeitraum 1998 anzuwenden. 38 2a
Abs. 3 Satz 3, 5 und 6 in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 16.April 1997 (BGBl. 1S. 821) ist für die Veran-
lagungszeiträume 1999 bis 2008 weiter anzuwenden,
soweit sich ein positiver Betrag im Sinne des $ 2a Abs. 3
Satz 3 ergibt oder soweit eine in einem ausländischen
Staat belegene Betriebsstätte imSinne des $ 2a Abs. 4 in
der Fassung des Satzes 5 in eine Kapitalgesellschaft
umgewandelt, übertragen oder aufgegeben wird. *Inso-
weit istin $ 2a Abs. 3 Satz 5 letzterHalbsatz die Bezeich-
nung „$ 10d Abs. 3“ durch „$ 10d Abs. 4“ zu ersetzen.
58 2a Abs. 4 ist für die Veranlagungszeiträume 1999 bis
2008 inder folgenden Fassung anzuwenden:
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„(4) Wird eine in einem ausländischen Staat belegene
Betriebsstätte
1. ineine Kapitalgesellschaft umgewandelt oder
2. entgeltlichoder unentgeltlichübertragenoder
3. aufgegeben, jedoch die ursprünglich von der Betriebs-

stätte ausgeübte Geschäftstätigkeit ganz oder teil-
weise von einer Gesellschaft, an der der inländische
Steuerpflichtige zu mindestens 10 vom Hundert un-
mittelbaroder mittelbarbeteiligt ist, oder von einer ihm
nahestehenden Person im Sinne des $ 1 Abs. 2 des
Außensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 20. Dezember 1996 (BGBl. | S. 2049) fort-
geführt,

so ist ein nachAbsatz 3 Satz 1 und 2 abgezogener Verlust,
soweit er nach Absatz 3 Satz 3 nicht wieder hinzugerech-
networden ist oder nicht noch hinzuzurechnen ist, imVer-
anlagungszeitraum der Umwandlung, Übertragung oder
Aufgabe in entsprechender Anwendung des Absatzes 3
Satz 3 dem Gesamtbetrag der Einkünftehinzuzurechnen.“
(4)182b ist für negative Einkünfte aus einer Einkunfts-

quelle im Sinne des $ 2b anzuwenden, die der Steuer-
pflichtige nach dem 4. März 1999 rechtswirksam erwor-
ben oder begründet hat.282b ist für negativeEinkünfte im
Sinne des $ 2b aus einer Beteiligungan einer Gesellschaft
oder Gemeinschaft nicht anzuwenden, wenn die Gesell-
schaft oder Gemeinschaft in den Fällen der Herstellung
vor dem 5. März 1999mitder Herstellungdes Wirtschafts-
guts der Einkunftserzielung begonnen hat, in den Fällen
der Anschaffung das Wirtschaftsgut der Einkunftserzie-
lungauf Grund eines vor dem 5. März 1999 rechtswirksam
abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder gleich-
stehenden Rechtsakts angeschafft hatoder anschafft und
der Steuerpflichtige der Gesellschaft oder Gemeinschaft
vor dem 1. Januar 2001 beigetreten ist oder beitritt.3Das
Gleiche gilt, wenn der obligatorische Vertrag oder gleich-
stehende Rechtsakt im Sinne des Satzes 2 vor dem
5. März 1999auf die inSatz 2 genannte Gesellschaft oder
Gemeinschaft übergegangen ist. 4Als Beginn der Herstel-
lung gilt bei Wirtschaftsgütern, für die eine Baugenehmi-
gung erforderlich ist, der Zeitpunkt, indem der Bauantrag
gestellt wird; bei baugenehmigungsfreien Wirtschaftsgü-
tern, für die Bauunterlagen einzureichen sind, der Zeit-
punkt, in dem die Bauunterlagen eingereicht werden.
SBesteht die Einkunftsquelle im Sinne des $ 2b nicht aus
einer Beteiligung an einer Gesellschaft oder Gemein-
schaft, sind die Sätze 2 bis 4 sinngemäß anzuwenden.
(4a)83 Nr. 40 ist erstmals anzuwenden für

1. Gewinnausschüttungen, auf die bei der ausschütten-
den Körperschaft der nach Artikel 3 des Gesetzes vom
23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433)aufgehobene Vierte
Teil des Körperschaftsteuergesetzes nicht mehr anzu-
wenden ist; für die übrigen in $ 3 Nr. 40 genannten
Erträge imSinne des $ 20 gilt Entsprechendes;

2. Erträge imSinne des $ 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe a, b,
c und j nach Ablauf des ersten Wirtschaftsjahres der
Gesellschaft, an der die Anteile bestehen, für das das
Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des Arti-
kels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I
S. 1433)erstmals anzuwenden ist.
(4b) 83 Nr. 41 ist erstmals auf Gewinnausschüttungen

oder Gewinne aus der Veräußerung eines Anteils an einer
ausländischen Kapitalgesellschaft sowie aus deren Auf-
lösung oder Herabsetzung ihres Kapitals anzuwenden,
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wenn auf die Ausschüttung oder auf die Gewinne aus der
Veräußerung8 3 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe a,b, c undd des
Einkommensteuergesetzes in der Fassung des Artikels 3
des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. IS. 1433)an-
wendbar wäre.
(5) 8 3 Nr. 45 ist erstmals für das Kalenderjahr 2000

anzuwenden.
(6)bis (8)(weggefallen)
(8a)8 3c Abs. 2 ist erstmals auf Aufwendungen anzu-

wenden, die mit Erträgen imwirtschaftlichen Zusammen-
hang stehen, auf die 8 3 Nr. 40 erstmals anzuwenden ist.
(9)8 4 Abs. 2 Satz 2 in der Fassung des Gesetzes vom

22. Dezember 1999 (BGBl. | S. 2601) ist auch für Veranla-
gungszeiträumevor 1999anzuwenden.
(10)8 4 Abs. 3 Satz 4 ist nicht anzuwenden, soweit die

Anschaffungs- oder Herstellungskosten vor dem 1. Ja-
nuar 1971als Betriebsausgaben abgesetzt worden sind.
(11) 18 4 Abs. 4a in der Fassung des Gesetzes vom

22. Dezember 1999 (BGBl. | S. 2601) ist erstmals für das
Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezem-
ber 1998endet. ?Über- und Unterentnahmenvorangegan-
gener Wirtschaftsjahre bleiben unberücksichtigt. 3Bei vor
dem 1. Januar 1999 eröffneten Betrieben sind im Fall der
Betriebsaufgabe bei der Überführung von Wirtschaftsgü-
tern aus dem Betriebsvermögen in das Privatvermögen
die Buchwerte nicht als Entnahmeanzusetzen; im Fall der
Betriebsveräußerung ist nur der Veräußerungsgewinn als
Entnahme anzusetzen. *Die Aufzeichnungspflichten im
Sinne des $ 4 Abs. 4a Satz 6 sind erstmals ab dem
1. Januar 2000 zu erfüllen.
(12)(weggefallen)
(12a)8 AdAbs. 1 Satz1 Nr. 1Satz 1 Buchstabe b Satz 2

und Buchstabe c Satz 3 in der Fassung des Artikels 6 des
Gesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl. | S. 1310) ist bei
Begünstigten anzuwenden, denen das Trägerunterneh-
men erstmals nach dem 31. Dezember 2000 Leistungen
der betrieblichenAltersversorgung zugesagt hat.
(12b)$ 4e in der Fassung des Artikels 6 des Gesetzes

vom 26. Juni 2001 (BGBl. I S. 1310) ist erstmals für das
Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezem-
ber 2001 endet.
(13) 18 5 Abs. 4a ist erstmals für das Wirtschaftsjahr

anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 1996 endet.
2Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden
Geschäften, die am Schluss des letztenvor dem 1. Januar
1997 endenden Wirtschaftsjahres zulässigerweise gebil-
det worden sind, sind in den Schlussbilanzen des ersten
nach dem 31. Dezember 1996 endenden Wirtschafts-
jahres und der fünf folgenden Wirtschaftsjahre mit min-
destens 25 vom Hundert imersten und jeweils mindestens
15 vom Hundert im zweiten bis sechsten Wirtschaftsjahr
gewinnerhöhend aufzulösen.
(14) Soweit Rückstellungen für Aufwendungen, die

Anschaffungs- oder Herstellungskosten für ein Wirt-
schaftsgut sind, in der Vergangenheit gebildet worden
sind, sind sie in dem ersten Veranlagungszeitraum, des-
sen Veranlagung noch nicht bestandskräftig ist, in vollem
Umfang aufzulösen.
(15)Für Gewerbebetriebe, indenen der Steuerpflichtige

vor dem 1. Januar 1999bereits Einkünfteaus dem Betrieb
von Handelsschiffen im internationalenVerkehr erzielt hat,

kann der Antrag nach $ 5a Abs. 3 Satz 1 auf Anwendung
der Gewinnermittlung nach $ 5a Abs. 1 in dem Wirt-
schaftsjahr, das nach dem 31. Dezember 1998 endet,
oder in einem der beiden folgenden Wirtschaftsjahre
gestelltwerden (Erstjahr).
(16) 18 6 Abs. 1 in der Fassung der Bekanntmachung

vom 16.April 1997 (BGBl. |S. 821) ist letztmalsfür das vor
dem 1. Januar 1999 endende Wirtschaftsjahr (Letztjahr)
anzuwenden. 28 6 Abs. 1 in der Fassung des Gesetzes
vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist erstmals für das
erste nach dem 31. Dezember 1998endende Wirtschafts-
jahr (Erstjahr)anzuwenden. ®InHöhe von vier Fünftelndes
im Erstjahr durch die Anwendung des $ 6 Abs. 1 Nr. 1
und 2 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999
(BGBl. I S. 402) entstehenden Gewinns kann im Erstjahr
eine den steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage gebil-
det werden, die in den dem Erstjahr folgenden vier Wirt-
schaftsjahrenjeweils mitmindestenseinemViertelgewinn-
erhöhend aufzulösen ist (Auflösungszeitraum).*Scheidet
ein der Regelung nach den Sätzen 1 bis 3 unterliegendes
Wirtschaftsgut imAuflösungszeitraum ganz oder teilweise
aus, ist im Wirtschaftsjahr des Ausscheidens der für das
Wirtschaftsgut verbleibendeTeil der Rücklage nach Satz 3
invollem Umfang oder teilweise gewinnerhöhend aufzulö-
sen. 5Soweit ein der Regelung nach den Sätzen 1 bis 3
unterliegendes Wirtschaftsgut im Auflösungszeitraum
erneut auf den niedrigeren Teilwert abgeschrieben wird,
ist der für das Wirtschaftsgut verbleibende Teil der Rück-
lage nach Satz 3 in Höhe der Abschreibung gewinner-
höhend aufzulösen. 683 Nr. 40 Satz 1 Buchstabe a Satz 2
in der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000
(BGBl. I S. 1433)und $ 8b Abs. 2 Satz 2 des Körper-
schaftsteuergesetzes in der Fassung des Gesetzes vom
23. Oktober 2000 (BGBl. | S. 1433)sind in den Fällen der
Sätze 3 bis 5 entsprechend anzuwenden. 786 Abs. 1 Nr. 3
in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I
S. 402) ist auch für Verbindlichkeiten, die bereits zum
Ende eines vor dem 1. Januar 1999 endenden Wirt-
schaftsjahres angesetzt worden sind, anzuwenden. ®Für
den Gewinn, der sich aus der erstmaligenAnwendung des
86 Abs. 1 Nr. 3 bei den in Satz 7 genannten Verbindlich-
keitenergibt, kannjeweils in Höhe von neun Zehntelneine
den Gewinn mindernde Rücklage gebildet werden, die in
den folgenden neunWirtschaftsjahrenjeweils mitmindes-
tens einem Neuntel gewinnerhöhend aufzulösen ist (Auf-
lösungszeitraum); scheidet die Verbindlichkeit während
des Auflösungszeitraumes aus dem Betriebsvermögen
aus, ist die Rücklage zum Ende des Wirtschaftsjahres des
Ausscheidens invollem Umfang gewinnerhöhendaufzulö-
sen. 986 Abs. 1 Nr. 3a in der Fassung des Gesetzes vom
24.März1999(BGBl. | S. 402)istauchauf Rückstellun-
gen, die bereits zum Ende eines vor dem 1. Januar 1999
endenden Wirtschaftsjahres gebildet worden sind, anzu-
wenden.10StehtamSchlussdesErstjahresderZeitpunkt
des Beginns der Stilllegungdes Kernkraftwerkesnichtfest,
sind bisher gebildete Rückstellungen bis zu dem Betrag
gewinnerhöhend aufzulösen, der sich bei Anwendung des
8 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchstabe d Satz 2 und Buchstabe e
Satz 3 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999
(BGBI.1S.402)ergibt.11Satz8 istfürdieinSatz9genann-
ten Rückstellungenentsprechendanzuwenden.1286
Abs. 1 Nr. 4 Satz 5 und 6 in der Fassung des Gesetzes
vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034) ist auf Entnahmen
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1999 erfolgen.
1386 Abs. 4, 5 und 6 Satz 1 ist erstmals auf den Erwerb
vonWirtschaftsgüternanzuwenden, bei denen der Erwerb



auf Grund eines nach dem 31. Dezember 1998rechtswirk-
sam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder
gleichstehendenRechtsaktserfolgt.18 6 Abs. 6 Satz 2
und 3 ist erstmals für Einlagenanzuwenden, die nach dem
31. Dezember 1998vorgenommenwerden.
(16a)186 Abs. 5 Satz 3 bis 5 inder Fassung des Geset-

zes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. | S. 3858) ist erstmals
auf Übertragungsvorgänge nach dem 31. Dezember 2000
anzuwenden. 286Abs. 5 Satz 6 inder Fassung des Geset-
zes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. | S. 3858) ist erstmals
auf Anteilsbegründungen und Anteilserhöhungen nach
dem 31. Dezember 2000 anzuwenden.
(16b) 8 6a Abs. 2 Nr. 1 erste Alternative und Abs. 3

Satz 2 Nr. 1Satz 6 erster Halbsatz inder Fassung des Arti-
kels 6 des Gesetzes vom26. Juni 2001 (BGBl. 1S. 1310)ist
bei Pensionsverpflichtungen gegenüber Berechtigten
anzuwenden, denen der Pensionsverpflichtete erstmals
eine Pensionszusage nach dem 31. Dezember 2000 erteilt
hat; 86a Abs. 2 Nr. 1 zweite Alternativesowie $ 6a Abs. 3
Satz 2 Nr. 1 Satz 1 und $ 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 6
zweiter Halbsatz sind bei Pensionsverpflichtungen anzu-
wenden, die auf einer nach dem 31. Dezember 2000 ver-
einbarten Entgeltumwandlung imSinne von $ 1Abs. 2 des
Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersver-
sorgung beruhen.
(17)186a Abs. 4 Satz 2 und 6 ist erstmals für das Wirt-

schaftsjahr anzuwenden, das nach dem 30. September
1998 endet. ?In 1998 veröffentlichteneue oder geänderte
biometrische Rechnungsgrundlagen sind erstmals für das
Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezem-
ber 1998endet; $ 6a Abs. 4 Satz 2 und 6 ist indiesen Fäl-
len mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Verteilung
gleichmäßig auf drei Wirtschaftsjahre vorzunehmen ist.
3Satz2 erster Halbsatz ist bei der Bewertung von anderen
Rückstellungen, bei denen ebenfalls anerkannte
Grundsätze der Versicherungsmathematikzu berücksich-
tigen sind, entsprechend anzuwenden.
(18)18 6b in der Fassung des Gesetzes vom 24. März

1999 (BGBl. 1S.402) isterstmals aufVeräußerungenanzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 1998vorgenommen
werden. 2Für Veräußerungen, die vor diesem Zeitpunkt
vorgenommen worden sind, ist $ 6b in der im Veräuße-
rungszeitpunktgeltenden Fassung weiter anzuwenden.
(18a)186b in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes

vom 20. Dezember 2001 (BGBl. | S. 3858) ist erstmals auf
Veräußerungenanzuwenden, die nach dem 31. Dezember
2001 vorgenommenwerden. ?Für Veräußerungen, die vor
diesem Zeitpunkt vorgenommen worden sind, ist 8 6b in
der im Veräußerungszeitpunkt geltenden Fassung weiter
anzuwenden.
(19)18 6c in der Fassung des Gesetzes vom 24. März

1999 (BGBl. 1S.402) isterstmals aufVeräußerungenanzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 1998vorgenommen
werden. ?2FürVeräußerungen, die vor diesem Zeitpunkt
vorgenommen worden sind, ist & 6c in der im Veräuße-
rungszeitpunktgeltenden Fassung weiter anzuwenden.
(20)8 6d ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwen-

den, das nach dem 31. Dezember 1998endet.
(21)187Abs. 1Satz 4 inder Fassung des Gesetzes vom

24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist erstmals für Einlagen
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1998 vorge-
nommen werden. ?8 7 Abs. 1 Satz 6 in der Fassung des
Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. | S. 402) ist erstmals
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für das nach dem 31. Dezember 1998 endende Wirt-
schaftsjahr anzuwenden.
(21a) 18 7 Abs. 2 Satz 2 in der Fassung des Gesetzes

vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) ist erstmals bei
Wirtschaftsgüternanzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 2000 angeschafft oder hergestellt worden sind. ?Bei
Wirtschaftsgütern, die vor dem 1. Januar 2001 ange-
schafft oder hergestelltworden sind, ist $ 7 Abs. 2 Satz 2
des Einkommensteuergesetzes in der Fassung des
Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. |S. 2601)weiter
anzuwenden.
(21b) !Bei Gebäuden, soweit sie zu einem Betriebsver-

mögen gehören und nicht Wohnzwecken dienen, ist $ 7
Abs. 4 Satz 1 und 2 in der Fassung des Gesetzes vom
22. Dezember 1999 (BGBl. | S. 2601)weiter anzuwenden,
wenn der Steuerpflichtige im Fall der Herstellungvor dem
1. Januar 2001 mitder Herstellungdes Gebäudes begon-
nen hatoder imFall derAnschaffung das Objekt auf Grund
eines vor dem 1. Januar 2001 rechtswirksam abgeschlos-
senen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden
Rechtsakts angeschafft hat. 2Als Beginn der Herstellung
gilt bei Gebäuden, für die eine Baugenehmigung erforder-
lich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt wird;
bei baugenehmigungsfreien Gebäuden, für die Bauunter-
lageneinzureichen sind, der Zeitpunkt, indem die Bauun-
terlageneingereichtwerden.
(22)8 7aAbs. 6 des Einkommensteuergesetzes 1979 in

der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juni 1979
(BGBl. IS. 721) ist letztmalsfür das Wirtschaftsjahr anzu-
wenden, das demWirtschaftsjahrvorangeht,für das $ 15a
erstmals anzuwenden ist.
(23) !8 7g Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 sind vorbehaltlich

des Satzes 2 erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden,
die nach dem 31. Dezember 2000 beginnen. 2Bei Rückla-
gen, die in vor dem 1. Januar 2001 beginnenden Wirt-
schaftsjahren gebildet worden sind, ist$ 7g Abs. 1 bis8in
der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999
(BGBl. 1S. 2601)weiter anzuwenden.
(23a) $ 9 Abs. 5 in der Fassung des Gesetzes vom

22. Dezember 1999 (BGBl. | S. 2601) ist erstmals ab dem
Veranlagungszeitraum1999anzuwenden.
(24)1810Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b Satz 2 und 3 ist erst-

mals für Verträge anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 1990 abgeschlossen worden sind. 28 10 Abs. 1 Nr. 2
Buchstabe b Satz 5 in der Fassung des Gesetzes vom
20. Dezember 1996 (BGBl. |S. 2049) isterstmals aufVersi-
cherungen auf den Erlebens- oder Todesfall anzuwenden,
bei denen die Ansprüche nach dem 31. Dezember 1996
entgeltlich erworben worden sind. 38 10 Abs. 2 Satz 2 ist
erstmals anzuwenden, wenn die Ansprüche aus dem Ver-
sicherungsvertragnach dem 13. Februar 1992 zur Tilgung
oder Sicherung eines Darlehens dienen, es sei denn, der
Steuerpflichtige weist nach, dass bis zu diesem Zeitpunkt
die Darlehensschuld entstandenwar und er sich verpflich-
tet hatte, die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag
zur Tilgung oder Sicherung dieses Darlehenseinzusetzen.
48 10 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 gilt entsprechend bei Versiche-
rungenauf den Erlebens- oder Todesfall gegen Einmalbei-
trag, wenn dieser nach $ 10Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b des
Einkommensteuergesetzes in den Fassungen, die vor
dem inAbsatz 1 Satz 1 bezeichneten Zeitraumgelten, als
Sonderausgabe abgezogen worden ist und nach dem
8. November 1991ganz oder zumTeil zurückgezahlt wird.
58 10 Abs. 5 Nr. 3 in der Fassung des Gesetzes vom
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25. Februar 1992 (BGBl. | S. 297) ist letztmalsfür den Ver-
anlagungszeitraum2005 anzuwenden.
(24a)& 10b Abs. 1 Satz 3 und Abs. 1a in der Fassung

des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034)sind auf
Zuwendungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1999geleistetwerden.
(24b)810c Abs. 2 Satz 3 istab dem Kalenderjahr2004 in

der folgenden Fassung anzuwenden:
„DieVorsorgepauschale ist auf den nächsten vollen Euro-
Betrag abzurunden.“
(25) Auf den am Schluss des Veranlagungszeitraums

1998 festgestellten verbleibenden Verlustabzug ist $ 10d
in der Fassung des Gesetzes vom 16. April 1997 (BGBl. |
S. 821)anzuwenden.
(26) !Für nach dem 31. Dezember 1986 und vor dem

1. Januar 1991 hergestellte oder angeschaffte Wohnun-
gen imeigenen Haus oder Eigentumswohnungen sowie in
diesem Zeitraumfertig gestellte Ausbauten oder Erweite-
rungen ist $ 10e des Einkommensteuergesetzes 1990 in
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. September
1990 (BGBl. |S. 1898)weiter anzuwenden. ?Für nach dem
31. Dezember 1990 hergestellte oder angeschaffte Woh-
nungen im eigenen Haus oder Eigentumswohnungen
sowie in diesem Zeitraumfertig gestellte Ausbauten oder
Erweiterungen ist$ 10edes Einkommensteuergesetzes in
der durch Gesetz vom 24. Juni 1991 (BGBl. | S. 1322)
geänderten Fassung weiter anzuwenden. Abweichend
von Satz 2 ist $ 10e Abs. 1 bis 5 und 6 bis 7 in der durch
Gesetz vom 25. Februar 1992 (BGBl. | S. 297)geänderten
Fassung erstmals für den Veranlagungszeitraum1991 bei
Objekten im Sinne des $ 10e Abs. 1 und 2 anzuwenden,
wenn im Fall der Herstellung der Steuerpflichtige nach
dem 30. September 1991den Bauantrag gestellt oder mit
der Herstellung begonnen hat oder im Fall der Anschaf-
fung der Steuerpflichtige das Objekt nach dem 30. Sep-
tember 1991 auf Grund eines nach diesem Zeitpunkt
rechtswirksamabgeschlossenen obligatorischen Vertrags
oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft hat oder
mit der Herstellungdes Objekts nach dem 30. September
1991begonnen worden ist. 4810eAbs. 5a ist erstmals bei
in& 10eAbs. 1und 2 bezeichnetenObjekten anzuwenden,
wenn imFall der Herstellungder Steuerpflichtigeden Bau-
antrag nach dem 31. Dezember 1991 gestellt oder, falls
ein solcher nicht erforderlich ist, mit der Herstellung nach
diesem Zeitpunktbegonnen hat, oder im Fall der Anschaf-
fung der Steuerpflichtige das Objekt auf Grund eines nach
dem 31. Dezember 1991rechtswirksam abgeschlossenen
obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden Rechts-
akts angeschafft hat. 58 10eAbs. 1 Satz 4 in der Fassung
des Gesetzes vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 944) und
Abs. 6 Satz 3 in der Fassung des Gesetzes vom 21. De-
zember 1993 (BGBl. I S. 2310) ist erstmals anzuwenden,
wenn der Steuerpflichtige das Objekt auf Grund eines
nach dem 31. Dezember 1993 rechtswirksam abge-
schlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichstehen-
den Rechtsakts angeschafft hat.6810e ist letztmalsanzu-
wenden, wenn der Steuerpflichtige im Fall der Herstellung
vor dem 1. Januar 1996 mit der Herstellung des Objekts
begonnen hatoder im Fall der Anschaffung das Objekt auf
Grund eines vor dem 1. Januar 1996 rechtswirksam abge-
schlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichstehen-
den Rechtsakts angeschafft hat. 7Als Beginn der Herstel-
lunggilt bei Objekten, für die eine Baugenehmigung erfor-
derlich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt

wird; bei baugenehmigungsfreien Objekten, für die Bau-
unterlagen einzureichen sind, der Zeitpunkt, in dem die
Bauunterlageneingereichtwerden.
(27)(weggefallen)
(28)1810h ist letztmalsanzuwenden, wenn der Steuer-

pflichtige vor dem 1. Januar 1996 mit der Herstellung
begonnen hat. ?Als Beginn der Herstellung gilt bei Bau-
maßnahmen, für die eine Baugenehmigung erforderlich
ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt wird; bei
baugenehmigungsfreien Baumaßnahmen, für die Bauun-
terlageneinzureichen sind, der Zeitpunkt, indem die Bau-
unterlageneingereichtwerden.
(29) 18 10i in der Fassung der Bekanntmachung vom

16. April 1997 (BGBl. | S. 821) ist letztmals anzuwenden,
wenn der Steuerpflichtige im Fall der Herstellungvor dem
1. Januar 1999mitder Herstellungdes Objekts begonnen
hat oder im Fall der Anschaffung das Objekt auf Grund
eines vor dem 1. Januar 1999 rechtswirksam abgeschlos-
senen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden
Rechtsakts angeschafft hat. 2Als Beginn der Herstellung
gilt bei Objekten, für die eine Baugenehmigung erforder-
lich ist, der Zeitpunkt, in dem der Bauantrag gestellt wird;
bei baugenehmigungsfreien Objekten, für die Bauunter-
lagen einzureichen sind, der Zeitpunkt, in dem die Bau-
unterlageneingereichtwerden.
(30)(weggefallen)
(31)18 13a in der Fassung des Gesetzes vom 19. De-

zember 2000 (BGBl. I S. 1790) ist erstmals für das Wirt-
schaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember
2001 endet. 28 13a in der Fassung des Gesetzes vom
20. Dezember 2001 (BGBl. IS. 3794) ist erstmals für Wirt-
schaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
2001 beginnen.
(32)8 14a inder Fassung des Gesetzes vom 19.Dezem-

ber 2000 (BGBi. I S. 1790)ist erstmals für das Wirtschafts-
jahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 2001
endet.
(32a)& 15 Abs. 4 Satz 3 bis 5 ist erstmals auf Verluste

anzuwenden, die nach Ablauf des ersten Wirtschaftsjah-
res der Gesellschaft, auf deren Anteile sich die in & 15
Abs. 4 Satz 4 bezeichneten Geschäfte beziehen, entste-
hen, für das das Körperschaftsteuergesetz inder Fassung
des Artikels 3 des Gesetzes vom23. Oktober 2000 (BGBi. I
S. 1433)erstmals anzuwenden ist.
(33)1815a ist nicht aufVerluste anzuwenden, soweit sie

1. durch Sonderabschreibungen nach $ 82f der Einkom-
mensteuer-Durchführungsverordnung,

2. durch Absetzungen für Abnutzung in fallenden Jahres-
beträgen nach $ 7 Abs. 2 von den Herstellungskosten
oder von den Anschaffungskosten von in ungebrauch-
tem Zustand vom Hersteller erworbenen Seeschiffen,
die in einem inländischen Seeschiffsregister eingetra-
gen sind,

entstehen; Nummer 1gilt nur bei Schiffen, derenAnschaf-
fungs- oder Herstellungskosten zu mindestens 30 vom
Hundert durch Mittel finanziert werden, die weder unmit-
telbar noch mittelbar in wirtschaftliichemZusammenhang
mit der Aufnahme von Krediten durch den Gewerbebe-
trieb stehen, zu dessen Betriebsvermögen das Schiff
gehört. 28 15a ist in diesen Fällen erstmals anzuwenden
auf Verluste, die in nach dem 31. Dezember 1999 begin-
nendenWirtschaftsjahren entstehen,wenn der Schiffbau-



vertragvor dem 25. April 1996 abgeschlossen worden ist
und der Gesellschafter der Gesellschaft vor dem 1. Januar
1999 beigetreten ist; soweit Verluste, die in dem Betrieb
der Gesellschaft entstehen und nach Satz 1 oder nach
& 15a Abs. 1 Satz 1 ausgleichsfähig oder abzugsfähig
sind, zusammen das Eineinviertelfache der insgesamt
geleisteten Einlage übersteigen, ist $ 15a auf Verluste
anzuwenden, die in nach dem 31. Dezember 1994 begin-
nenden Wirtschaftsjahren entstehen. 3Scheidet ein Kom-
manditist oder ein anderer Mitunternehmer, dessen Haf-
tung der eines Kommanditisten vergleichbar ist und des-
sen Kapitalkonto in der Steuerbilanz der Gesellschaft auf
Grund von ausgleichs- oder abzugsfähigen Verlusten
negativ geworden ist, aus der Gesellschaft aus oder wird
ineinemsolchen Fall die Gesellschaft aufgelöst, so gilt der
Betrag, den der Mitunternehmernicht ausgleichen muss,
als Veräußerungsgewinn im Sinne des $ 16. “In Höhe der
nach Satz 3 als Gewinn zuzurechnenden Beträge sind bei
den anderen MitunternehmernunterBerücksichtigung der
für die Zurechnung von Verlusten geltenden Grundsätze
Verlustanteileanzusetzen. >Beider Anwendung des 8 15a
Abs. 3 sind nur Verluste zu berücksichtigen, auf die $ 15a
Abs. 1 anzuwenden ist.
(34) '8 16 Abs. 1 in der Fassung des Artikels 1 des

Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3858) ist
erstmals auf Veräußerungen anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 2001 erfolgen. 28 16 Abs. 2 Satz 3 und
Abs. 3 Satz 2 in der Fassung der Bekanntmachung vom
16.April 1997 (BGBl. IS. 821) ist erstmals aufVeräußerun-
gen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1993erfol-
gen. 3816 Abs. 3 Satz 1 und 2 in der Fassung des Geset-
zes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist erstmals auf
Veräußerungen und Realteilungen anzuwenden, die nach
dem 31. Dezember 1998erfolgen.4816Abs. 3 Satz 2 bis 4
in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2001
(BGBl. | S. 3858) ist erstmals auf Realteiluingennach dem
31. Dezember 2000 anzuwenden. 5816Abs. 4 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. April 1997 (BGBl.|
S. 821) ist erstmals auf Veräußerungen anzuwenden, die
nach dem 31. Dezember 1995 erfolgen; hat der Steuer-
pflichtige bereits für Veräußerungen vor dem 1. Januar
1996 Veräußerungsfreibeträge in Anspruch genommen,
bleiben diese unberücksichtigt. 68 16 Abs. 4 in der Fas-
sung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. |
S. 1433) ist erstmals auf Veräußerungen und Realteilun-
gen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2000 erfol-
gen.
(34a) '8 17 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes

vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) ist, soweit Anteile
an unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtigen Gesell-
schaften veräußert werden, erstmals auf Veräußerungen
anzuwenden, die nach Ablauf des ersten Wirtschaftsjah-
res der Gesellschaft, deren Anteile veräußertwerden, vor-
genommen werden, für das das Körperschaftsteuerge-
setz in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom
23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433)erstmals anzuwenden
ist; für Veräußerungen, die vor diesem Zeitpunkt vorge-
nommen werden, ist $ 17 in der Fassung des Gesetzes
vom 22. Dezember 1999 (BGBl. | S. 2601) anzuwenden.
28 17 Abs. 2 Satz 4 in der Fassung des Gesetzes vom
24. März 1999 (BGBl. | S. 402) ist auch für Veranlagungs-
zeiträumevor 1999anzuwenden.
(34b)!Bezieht ein Steuerpflichtiger Einnahmen imSinne

des $ 22 Nr. 5 aus einem Pensionsfonds infolgeeinerVer-
sorgungsverpflichtung oder einer Versorgungsanwart-
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schaft, die bereits vor dem 1. Januar 2002 zu entspre-
chenden Leistungen auf Grund einer Versorgungszusage
imSinne des $ 1b Abs. 1 des Gesetzes zur Verbesserung
der betrieblichenAltersversorgung oder durch eine Unter-
stützungskasse im Sinne des $ 1b Abs. 4 des Gesetzes
zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung
geführt hatten, sind hierauf $ 9a Satz 1 Nr. 1 und $ 19
Abs. 2 anzuwenden. ?Bezieht ein Steuerpflichtiger Ein-
nahmen im Sinne des $ 22 Nr. 5 auf Grund eines Rechts-
anspruchs imSinne des $ 1b Abs. 2 oder 3 des Gesetzes
zur Verbesserung der betrieblichenAltersversorgung, der
bereits vor dem 1. Januar 2002 zu entsprechenden Leis-
tungen geführt hat, ist hierauf $ 22 Nr. 1 Satz 3 Buch-
stabe a weiter anzuwenden, auch wenn der Rechtsan-
spruch auf einen Pensionsfonds übertragenworden ist.
(35)(weggefallen)
(36)1820Abs. 1 Nr. 1bis 3 inder Fassung des Gesetzes

vom 24. März 1999 (BGBl. | S. 402) ist letztmalsanzuwen-
den für Ausschüttungen, für die der VierteTeil des Körper-
schaftsteuergesetzes nach $ 34 Abs. 10a des Körper-
schaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 3 des
Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) letzt-
mals anzuwenden ist. 28 20 Abs. 1 Nr. 1 in der Fassung
des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. IS. 1433)und
8 20 Abs. 1 Nr. 2 inder Fassung des Artikels 1 des Geset-
zes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. | S. 3858) ist erstmals
für Erträge anzuwenden, für die Satz 1 nicht gilt. 38 20
Abs. 1 Nr. 6 inder Fassung des Gesetzes vom 7. Septem-
ber 1990 (BGBl. I S. 1898) ist erstmals auf nach dem
31. Dezember 1974 zugeflossene Zinsen aus Versiche-
rungsverträgenanzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1973abgeschlossen worden sind. #820Abs. 1 Nr. 6 inder
Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 1996 (BGBl. I
S. 2049) ist erstmals auf Zinsen aus Versicherungsverträ-
gen anzuwenden, bei denen die Ansprüche nach dem
31. Dezember 1996entgeltlicherworben worden sind.
(37)8 20 Abs. 1 Nr. 9 ist erstmals auf Einnahmen anzu-

wenden, die nach Ablauf des erstenWirtschaftsjahres der
Körperschaft, Personenvereinigungoder Vermögensmas-
se im Sinne von & 1 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 des Körper-
schaftsteuergesetzes erzielt werden, für das das Körper-
schaftsteuergesetz in der Fassung des Artikels 3 des
Gesetzes vom23. Oktober 2000 (BGBl. IS. 1433)erstmals
anzuwenden ist.
(37a)1820 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe a ist erstmals auf

Leistungen anzuwenden, die nach Ablauf des erstenWirt-
schaftsjahres des Betriebs gewerblicher Art mit eigener
Rechtspersönlichkeit erzielt werden, für das das Körper-
schaftsteuergesetz in der Fassung des Artikels 3 des
Gesetzes vom23. Oktober 2000 (BGBl. IS. 1433)erstmals
anzuwenden ist. ?2820 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe bist erst-
mals auf Gewinne anzuwenden, die nach Ablauf des
ersten Wirtschaftsjahres des Betriebs gewerblicher Art
ohne eigene Rechtspersönlichkeit oder des wirtschaftli-
chen Geschäftsbetriebs erzielt werden, für das das Kör-
perschaftsteuergesetz in der Fassung des Artikels 3 des
Gesetzes vom23. Oktober 2000 (BGBl. IS. 1433)erstmals
anzuwenden ist.3820 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b Satz3 ist
erstmals für den Veranlagungszeitraum 2001 anzuwen-
den.
(37b)8 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Sätze 2 und 4 in der Fas-

sung des Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. |
S. 3794) ist für alle Veranlagungszeiträume anzuwenden,
soweit Steuerbescheide noch nicht bestandskräftig sind.
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(37c)$ 20 Abs. 2a Satz 1 in der Fassung des Gesetzes
vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) ist letztmalsanzuwen-
den für Ausschüttungen, für die der VierteTeil des Körper-
schaftsteuergesetzes nach $ 34 Abs. 10a des Körper-
schaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 3 des
Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. | S. 1433) letzt-
mals anzuwenden ist.
(38)$ 22 Nr. 1 Satz 2 ist erstmals auf Bezüge anzuwen-

den, die nach Ablauf des Wirtschaftsjahres der Körper-
schaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse
erzielt werden, die die Bezüge gewährt, für das das Kör-
perschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22.April 1999 (BGBl. |S. 817),zuletztgeändert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1034), letztmaliganzuwenden ist.
(39)1823 Abs. 1Satz 1 Nr. 1 inder Fassung des Geset-

zes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. | S. 2601) und & 23
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 ist auf Veräußerungsgeschäfte
anzuwenden, bei denen die Veräußerung auf einem nach
dem 31. Dezember 1998rechtswirksam abgeschlossenen
obligatorischen Vertrag oder gleichstehenden Rechtsakt
beruht. 28 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 ist auf Termingeschäfte
anzuwenden, bei denen der Erwerb des Rechts auf einen
Differenzausgleich, Geldbetrag oder Vorteil nach dem
31. Dezember 1998erfolgt.3823Abs. 1Satz 5 isterstmals
für Einlagen und verdeckte Einlagen anzuwenden, die
nach dem 31. Dezember 1999 vorgenommen werden.
48 23 Abs. 3 Satz 4 ist auf Veräußerungsgeschäfte anzu-
wenden, bei denen der Steuerpflichtige das Wirtschafts-
gut nach dem 31. Juli 1995 anschafft und veräußertoder
nach dem 31. Dezember 1998fertig stellt und veräußert.
(40) 1832 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe d ist für den

Veranlagungszeitraum 2000 in der folgenden Fassung
anzuwenden:
„d) ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des Gesetzes

zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres, ein
freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Gesetzes
zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres
oder einen Freiwilligendienst im Sinne des Beschlus-
ses Nr. 1686/98/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 20. Juli 1998 zur Einführung des
gemeinschaftlichen Aktionsprogramms „Europäi-
scher Freiwilligendienstfür junge Menschen“ (ABl. EG
Nr. L 214 S. 1) oder des Beschlusses Nr. 1031/
2000/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 13.April 2000 zur Einführungdes gemein-
schaftlichen Aktionsprogramms „Jugend“ (ABl. EG
Nr. L117S. 1) leistetoder“.

2832 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe d in der Fassung des
Gesetzes vom 16. August 2001 (BGBl. | S. 2074) ist erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 2001 anzuwenden.
3832Abs.4Satz2 istanzuwenden
1. für den Veranlagungszeitraum2004 mit der Maßgabe,

dass an die Stelle des Betrags von 7188 Euro der
Betrag von 7 428 Euro tritt,und

2. ab dem Veranlagungszeitraum2005 mitder Maßgabe,
dass an die Stelle des Betrags von 7188 Euro der
Betrag von 7 680 Euro tritt.
(40a)$ 32 Abs. 7 ist letztmalig für den Veranlagungs-

zeitraum2004 anzuwenden mitder Maßgabe, dass indie-
sem Jahr an die Stelle des Betrags von 2 340 Euro der
Betrag von 1 188 Euro tritt.

(41)8 32aAbs. 1 ist anzuwenden
1. für den Veranlagungszeitraum 2004 in der folgenden

Fassung:
„(1) 'Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich

nach dem zu versteuernden Einkommen. 2Sie beträgt
vorbehaltlich der $$ 32b, 34, 34b und 34c jeweils in
Euro für zu versteuerndeEinkommen
1. bis 7 426 Euro (Grundfreibetrag):

0;
2. von 7 427 Euro bis 12 755 Euro:

(747,80-y+1 700) -y;
3. von 12 756 Euro bis 52 292 Euro:

(278,59: 2+2497)-z+1 118;
4. von 52 293 Euro an:

0,47:x-9232.
3,y“ ist ein Zehntausendstel des 7 426 Euro überstei-
genden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag abge-
rundeten zu versteuernden Einkommens. 4,z“ ist ein
Zehntausendstel des 12 755 Euro übersteigendenTeils
des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu ver-
steuernden Einkommens. °,x“ ist das auf einen vollen
Euro-Betrag abgerundete zu versteuernde Einkom-
men. 6Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf den
nächsten vollen Euro-Betrag abzurunden.“;

2. ab dem Veranlagungszeitraum 2005 in der folgenden
Fassung:
„(1) 'Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich

nach dem zu versteuernden Einkommen. 2Sie beträgt
vorbehaltlich der $$ 32b, 34, 34b und 34c jeweils in
Euro für zu versteuerndeEinkommen
1. bis 7 664 Euro (Grundfreibetrag):

0;
2. von 7 665 Euro bis 12 739 Euro:

(883,74-y+ 1500) -y;
3. von 12 740 Euro bis 52 151 Euro:

(228,74: 2z+2397)-z +989;
4. von 52 152 Euro an:

0,42 :x-7914.
3,y“ ist ein Zehntausendstel des 7 664 Euro überstei-
genden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag abge-
rundeten zu versteuernden Einkommens. *,z“ ist ein
Zehntausendstel des 12 739 Euro übersteigendenTeils
des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu ver-
steuernden Einkommens. °,x“ ist das auf einen vollen
Euro-Betrag abgerundete zu versteuernde Einkom-
men. Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf den
nächsten vollen Euro-Betrag abzurunden.“
(42)8 32aAbs. 2 ist letztmalsfür den Veranlagungszeit-

raum2003anzuwenden.
(43)8 32aAbs. 3 ist letztmalsfür den Veranlagungszeit-

raum2003anzuwenden.
(44)8 32c inder Fassung des Gesetzes vom 22. Dezem-

ber 1999 (BGBl. | S. 2601) ist letztmals für den Veranla-
gungszeitraum2000 anzuwenden.
(45)(weggefallen)
(46)8 33aAbs. 1Satz 1 und 4 ist anzuwenden



1. für den Veranlagungszeitraum2004 mit der Maßgabe,
dass jeweils an die Stelle des Betrags von 7 188 Euro
der Betrag von 7 428 Euro tritt,und

2. ab dem Veranlagungszeitraum2005 mitder Maßgabe,
dass jeweils an die Stelle des Betrags von 7 188 Euro
der Betrag von 7 680 Euro tritt.
(47) 18 34 Abs. 1 Satz 1 in der Fassung des Gesetzes

vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) ist erstmals für
den Veranlagungszeitraum 1999 anzuwenden. ?Auf & 34
Abs. 2 Nr. 1 inder Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober
2000 (BGBl. I S. 1433) ist Absatz 4a in der Fassung des
Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. IS. 1433)entspre-
chend anzuwenden. 3Satz 2 gilt nicht für die Anwendung
des $ 34 Abs. 3 in der Fassung des Gesetzes vom
19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1812). *In den Fällen, in
denen nach dem 31. Dezember eines Jahres mit zulässi-
ger steuerlicher Rückwirkung eine Vermögensübertra-
gung nach dem Umwandlungssteuergesetz erfolgt oder
ein Veräußerungsgewinn imSinne des $ 34 Abs. 2 Nr. 1 in
der Fassung des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. |
S. 1433)erzieltwird, geltendie außerordentlichenEinkünf-
te als nach dem 31. Dezember dieses Jahres erzielt.5834
Abs. 3 Satz 1 in der Fassung des Gesetzes vom 19. De-
zember 2000 (BGBi. I S. 1812) ist ab dem Veranlagungs-
zeitraum2002 mitder Maßgabe anzuwenden, dass an die
Stelle derAngabe „10Millionen Deutsche Mark“ die Anga-
be „5 Millionen Euro“ tritt. 6834 Abs. 3 Satz 2 in der Fas-
sung des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. |
S. 1812)ist
a) für den Veranlagungszeitraum 2004 mit der Maßgabe

anzuwenden, dass an die Stelle der Angabe „19,9vom
Hundert“die Angabe „17vom Hundert“tritt,und

b) ab dem Veranlagungszeitraum2005 mit der Maßgabe
anzuwenden, dass an die Stelle der Angabe „19,9vom
Hundert“die Angabe „15vom Hundert“tritt.

7Fürdie Anwendung des 8 34 Abs. 3 Satz 4 inder Fassung
des Gesetzes vom 19. Dezember2000 (BGBl. IS. 1812)ist
die Inanspruchnahme einer Steuerermäßigung nach $ 34
inVeranlagungszeiträumenvor dem 1. Januar 2001 unbe-
achtlich.
(48)(weggefallen)
(49)$ 34c Abs. 6 Satz 2 zweiter Halbsatz ist erstmals für

den Veranlagungszeitraum 1996 anzuwenden, wenn das
den Einkünften zugrunde liegende Rechtsgeschäft vor
dem 11. November 1993abgeschlossen worden ist.
(50) '$ 34f Abs. 3 und 4 Satz 2 in der Fassung des

Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGBl. | S. 297) ist erst-
mals anzuwenden bei Inanspruchnahme der Steuerbe-
günstigung nach $ 10e Abs. 1 bis 5 in der Fassung des
Gesetzes vom 25. Februar 1992 (BGBl. | S. 297). 28 34f
Abs. 4 Satz 1 ist erstmals anzuwenden bei Inan-
spruchnahme der Steuerbegünstigung nach $ 10eAbs. 1
bis 5 oder nach & 15b des Berlinförderungsgesetzes für
nach dem 31. Dezember 1991 hergestellte oder ange-
schaffte Objekte.
(50a) $ 35 ist erstmals für den Veranlagungszeitraum

2001 anzuwenden.
(50b)1836Abs.2Satz2Nr.2und3undAbs.3Satz1in

der Fassung des Gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I
S. 402) ist letztmalsanzuwenden für Ausschüttungen, für
die der Vierte Teil des Körperschaftsteuergesetzes nach
& 34 Abs. 10a des Körperschaftsteuergesetzes in der

4315

Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober
2000 (BGBi. I S. 1433) letztmals anzuwenden ist. 28 36
Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 3 Satz 1 in der Fassung des
Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. IS. 1433) ist erst-
mals für Erträgeanzuwenden, für die Satz 1 nicht gilt.
(50c) Die $$ 36a bis 36e in der Fassung des Gesetzes

vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402) sind letztmals anzu-
wenden für Ausschüttungen, für die der Vierte Teil des
Körperschaftsteuergesetzes nach $ 34 Abs. 10a des Kör-
perschaftsteuergesetzes inder Fassung des Artikels 3 des
Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) letzt-
mals anzuwenden ist.
(51)(weggefallen)
(52)8 39b ist anzuwenden

1. ab dem Kalenderjahr 2004 mit der Maßgabe, dass in
Absatz 2 Satz 7 und 8 an die Stelle des Zitats „$ 32a
Abs. 1 bis 3“ jeweils das Zitat „$ 32a Abs. 1“, in Ab-
satz 2 Satz 8 an die Stelle der Zahlen „19,9“und „48,5“
die Zahlen „17“und „47“und an die Stelle derAngaben
„8 946 Euro“ und „27 306 Euro“ die Angaben „9 036
Euro“ und „26 964 Euro“ treten.2Absatz 2 Satz 6 Nr. 3
istab dem Kalenderjahr2004 inder folgenden Fassung
anzuwenden:
„3. die Vorsorgepauschale

a) in den Steuerklassen |, Il und IV nach Maßgabe
des 8 10cAbs. 2 oder 3,

b) inder Steuerklasse Ill nach Maßgabe des $ 10c
Abs. 2 oder 3, jeweils in Verbindung mit $ 10c
Abs.4Nr. 1;“,

2. ab dem Kalenderjahr 2005 mit der Maßgabe, dass in
Absatz 2 Satz 8 an die Stelle der Zahlen „19,9“ und
„48,5“ die Zahlen „15“ und „42“ und an die Stelle der
Angaben „8 946 Euro“ und „27 306 Euro“ die Angaben
„9 144 Euro“ und „25812 Euro“ treten.
(52a)8 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 ist erstmals für das Kalen-

derjahr2000 anzuwenden.
(53) !Die 8$ 43 bis 45c in der Fassung des Gesetzes

vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601) sind letztmals
anzuwenden für Ausschüttungen, für die der Vierte Teil
des Körperschaftsteuergesetzes nach 8 34 Abs. 10a des
Körperschaftsteuergesetzes inder Fassung des Artikels 3
des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. | S. 1433)
letztmals anzuwenden ist. ?Die 88 43 bis 45c in der Fas-
sung des Artikels 1 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000
(BGBl. I S. 1433), dieses wiederum geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I
S. 1812), sind auf Kapitalerträge anzuwenden, für die
Satz 1 nicht gilt. 38 44 Abs. 6 Satz 3 in der Fassung des
Gesetzes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3858) ist
erstmals für den Veranlagungszeitraum 2001 anzuwen-
den. 48 45d Abs. 1 Satz 1 in der Fassung des Gesetzes
vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3794) ist für Mittei-
lungen auf Grund der Steuerabzugspflicht nach $ 18a
des Auslandinvestment-Gesetzes auf Kapitalerträge an-
zuwenden, die den Gläubigern nach dem 31. Dezember
2001zufließen.
(54) Bei der Veräußerung oder Einlösung von Wertpa-

pieren und Kapitalforderungen, die von der Bundeswert-
papierverwaltung oder einer Landesschuldenverwaltung
verwahrt oder verwaltetwerden können, bemisst sich der
Steuerabzug nach den bis zum 31. Dezember 1993 gel-
tenden Vorschriften, wenn sie vor dem 1. Januar 1994
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emittiert worden sind; dies gilt nicht für besonders in
Rechnung gestellteStückzinsen.
(55) 8 43a Abs. 2 Satz 7 ist erstmals auf Erträge aus

Wertpapieren und Kapitalforderungen anzuwenden, die
nach dem 31. Dezember 2001 erworben worden sind.
(56)8 48 in der Fassung des Gesetzes vom 30. August

2001 (BGBl. I S. 2267) ist erstmals auf Gegenleistungen
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2001 erbracht
werden.
(57)(weggefallen)
(57a)1849 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a inder Fassung des

Gesetzes vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2601) ist
letztmals anzuwenden für Ausschüttungen, für die der
Vierte Teil des Körperschaftsteuergesetzes nach & 34
Abs. 10a des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung
des Artikels 3 des Gesetzes vom 23.Oktober 2000 (BGB. |
S. 1433) letztmals anzuwenden ist. 28 49 Abs. 1 Nr. 5
Buchstabe a in der Fassung des Gesetzes vom 23. Okto-
ber 2000 (BGBl. I S. 1433) ist erstmals für Kapitalerträge
anzuwenden, für die Satz 1 nicht gilt. 38 49 Abs. 1 Nr. 5
Buchstabe b in der Fassung des Gesetzes vom 22. De-
zember 1999 (BGBl. I S. 2601) ist letztmals anzuwenden
für Ausschüttungen, für die der Vierte Teil des Körper-
schaftsteuergesetzes nach $ 34 Abs. 10a des Körper-
schaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 3 des
Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. | S. 1433) letzt-
mals anzuwenden ist. *Für die Anwendung des $ 49Abs. 1
Nr. 5 Buchstabe a in der Fassung des Gesetzes vom
20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3794) gelten bei Kapital-
erträgen,die nach dem 31. Dezember 2000 zufließen, die
Sätze 1 und 2 entsprechend.
(58) 8 50 Abs. 5 in der Fassung des Gesetzes vom

24. März 1999 (BGBl. | S. 402) ist letztmals anzuwenden
für Ausschüttungen, für die der Vierte Teil des Körper-
schaftsteuergesetzes nach $ 34 Abs. 10a des Körper-
schaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 3 des
Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. | S. 1433) letzt-
mals anzuwenden ist.
(58a)1850a Abs. 4 Satz 2 bis 5 gilt für Vergütungen, die

nach dem 31. Dezember 2001 zufließen. ?Für Vergütun-
gen, die nach dem 31. Dezember 2002 zufließen, sind
8 50a Abs. 4 Satz 4 und Satz 5 Nr. 4 mit der Maßgabe
anzuwenden, dass der Steuerabzug 20 vom Hundert der
Einnahmenbeträgt.
(58b)8 50a Abs. 7 Satz 3 in der Fassung des Gesetzes

vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3794) ist erstmals auf
Vergütungen anzuwenden, für die der Steuerabzug nach
dem 22. Dezember 2001 angeordnet worden ist.
(59)8 50c in der Fassung des Gesetzes vom 24. März

1999 (BGBl. I S. 402) ist weiter anzuwenden, wenn für die
Anteile vor Ablauf des ersten Wirtschaftsjahres, für das
das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung des Arti-
kels 3 des Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I
S. 1433)erstmals anzuwenden ist, ein Sperrbetrag zu bil-
den war.
(59a)1850d in der Fassung des Gesetzes vom 22. De-

zember 1999 (BGBl. I S. 2601) ist letztmals anzuwenden
für Ausschüttungen, für die der Vierte Teil des Körper-
schaftsteuergesetzes nach $ 34 Abs. 10a des Körper-
schaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 3 des
Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. | S. 1433) letzt-
mals anzuwenden ist. 2850d inder Fassung des Gesetzes
vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) ist erstmals auf

Kapitalerträgeanzuwenden, für die Satz 1nicht gilt.3850d
in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 2001
(BGBl. I S. 3794) ist ab 1. Januar 2002 anzuwenden; für
Anträge auf die Erteilung von Freistellungsbescheinigun-
gen, die bis zum 31. Dezember 2001 gestelltworden sind,
ist 8 50d Abs. 2 Satz 4 nicht anzuwenden.
(59b)8 51Abs. 4 Nr. 1 inder Fassung des Gesetzes vom

24. März 1999 (BGBl. | S. 402) ist letztmals anzuwenden
für Ausschüttungen, für die der Vierte Teil des Körper-
schaftsteuergesetzes nach $ 34 Abs. 10a des Körper-
schaftsteuergesetzes in der Fassung des Artikels 3 des
Gesetzes vom 23. Oktober 2000 (BGBl. I S. 1433) letzt-
mals anzuwenden ist.
(59c)8 51 Abs. 4 Nr. 1a ist ab dem Kalenderjahr2004 in

der folgenden Fassung anzuwenden:
„la. im Einvernehmenmit den obersten Finanzbehörden

der Länder auf der Basis der $8$32a und 39b einen
Programmablaufplan für die Herstellung von Lohn-
steuertabellen mit Lohnstufen zur manuellen Be-
rechnung der Lohnsteuer aufzustellen und bekannt
zu machen. ?Der Lohnstufenabstand beträgt bei den
Jahrestabellen 36. 3Die inden Tabellenstufen auszu-
weisende Lohnsteuer ist aus der Obergrenze der
Tabellenstufen zu berechnen und muss an der Ober-
grenze mit der maschinell berechneten Lohnsteuer
übereinstimmen. *Die Monats-, Wochen- und
Tagestabellen sind aus den Jahrestabellen abzulei-
ten;“.

(59d)1852 Abs. 8 in der Fassung des Artikels 1 Nr. 59
des Jahressteuergesetzes 1996 vom 11. Oktober 1995
(BGBI. | S. 1250) ist nicht anzuwenden. 2852 Abs. 8 inder
Fassung des Artikels 8 Nr. 5 des Dritten Finanzmarktför-
derungsgesetzes vom 24. März 1998 (BGBl. | S. 529) ist in
folgender Fassung anzuwenden:
„(8)8 6b Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 und Abs. 4 Satz 1 Nr.2 ist

erstmals auf Veräußerungen anzuwenden, die nach dem
Inkrafttretendes Artikels 7 des Dritten Finanzmarktförde-
rungsgesetzes vorgenommenwerden.“
(60) $ 55 in der Fassung des Gesetzes vom 24. März

1999 (BGBl. I S. 402) ist auch für Veranlagungszeiträume
vor 1999anzuwenden.
(61)Die 88 62 und 65 inder Fassung des Gesetzes vom

16. Dezember 1997 (BGBl. IS. 2970)sind erstmals für den
Veranlagungszeitraum1998anzuwenden.
(618)...”)
(62)8 66 Abs. 3 in der Fassung der Bekanntmachung

vom 16. April 1997 (BGBl. I S. 821) ist letztmals für das
Kalenderjahr 1997 anzuwenden, so dass Kindergeld auf
einen nach dem 31. Dezember 1997 gestellten Antrag
rückwirkend längstens bis einschließlich Juli 1997gezahlt
werden kann.
(63) 8 73 in der Fassung der Bekanntmachung vom

16. April 1997 (BGBl. I S. 821) ist weiter für Kindergeld
anzuwenden, das der private Arbeitgeber für Zeiträume
vor dem 1. Januar 1999auszuzahlen hat.

*) Gemäß Artikel 11 Nr. 16 in Verbindung mit Artikel 15 des Gesetzes vom
20. Juni 2002 (BGBl. | S. 1946) wird ab 1. Januar 2003 in $ 52 nach
Absatz 61 folgender Absatz 61a eingefügt:
„(61a) 8 62 Abs. 2 in der Fassung des Gesetzes vom 20. Juni 2002

(BGBl. I S. 1946) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2003 anzu-
wenden.“
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Sondervorschrift zur Steuerfreistellung
des Existenzminimums eines Kindes in

den Veranlagungszeiträumen 1983bis 1995
!In den Veranlagungszeiträumen 1983 bis 1995 sind in

Fällen, in denen die Einkommensteuer noch nicht formell
bestandskräftig oder hinsichtlich der Höhe der Kinderfrei-
beträge vorläufigfestgesetzt ist, für jedes bei der Festset-
zung berücksichtigte Kind folgende Beträge als Existenz-
minimumdes Kindes steuerfreizu belassen:
1983 3 732 Deutsche Mark,
1984 3864 Deutsche Mark,
1985 3 924 Deutsche Mark,
1986 4 296 Deutsche Mark,
1987 4 416 Deutsche Mark,
1988 4 572 Deutsche Mark,
1989 4 752 Deutsche Mark,
1990 5.076Deutsche Mark,
1991 5388 Deutsche Mark,
1992 5 676 Deutsche Mark,
1993 5 940 Deutsche Mark,
1994 6 096 Deutsche Mark,
1995 6 168 Deutsche Mark.

2Im Übrigen ist $ 32 in der für den jeweiligen Veranla-
gungszeitraum geltenden Fassung anzuwenden. $Für die
Prüfung, ob die nach Satz 1 und 2 gebotene Steuerfrei-
stellung bereits erfolgt ist, ist das dem Steuerpflichtigen
im jeweiligen Veranlagungszeitraum zustehende Kinder-
geld mit dem auf das bisherige zu versteuernde Einkom-
men des Steuerpflichtigen in demselben Veranlagungs-
zeitraum anzuwendenden Grenzsteuersatz in einen Frei-
betrag umzurechnen; dies gilt auch dann, soweit das Kin-
dergeld dem Steuerpflichtigen imWege eines zivilrechtli-
chen Ausgleichs zusteht. *Die Umrechnung des zustehen-
den Kindergeldes ist entsprechend dem Umfang der bis-
her abgezogenen Kinderfreibeträge vorzunehmen. Bei
einem unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Eltern-
paar, bei dem die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1Satz 1
nicht vorliegen, ist eine Änderung der bisherigen Inan-
spruchnahme des Kinderfreibetrags unzulässig. 6Erreicht
die Summe aus dem bei der bisherigen Einkommensteu-
erfestsetzung abgezogenen Kinderfreibetrag und dem
nach Satz 3 und 4 berechneten Freibetrag nicht den nach
Satz 1 und 2 für den jeweiligen Veranlagungszeitraum
maßgeblichen Betrag, ist der Unterschiedsbetrag vom
bisherigen zu versteuernden Einkommen abzuziehen und
die Einkommensteuer neu festzusetzen. 7Im Zweifel hat
der Steuerpflichtige die Voraussetzungen durch Vorlage
entsprechender Unterlagennachzuweisen.

854
(weggefallen)

855
Schlussvorschriften

(Sondervorschriften für die Gewinnermittlung
nach 8 4 oder nach Durchschnittssätzen bei vor

dem 1. Juli 1970angeschafftem Grund und Boden)
(1) !Bei Steuerpflichtigen, deren Gewinn für das Wirt-

schaftsjahr, indas der 30. Juni 1970fällt, nicht nach 8 5 zu
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ermitteln ist, gilt bei Grund und Boden, der mitAblauf des
30. Juni 1970 zu ihrem Anlagevermögen gehört hat, als
Anschaffungs- oder Herstellungskosten ($4 Abs. 3 Satz 4
und $ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1)das Zweifache des nach den
Absätzen 2 bis 4 zu ermittelndenAusgangsbetrags. ?Zum
Grund und Boden imSinne des Satzes 1gehören nicht die
mit ihm in Zusammenhang stehenden Wirtschaftsgüter
und Nutzungsbefugnisse.
(2) !Bei der Ermittlung des Ausgangsbetrags des zum

land- und forstwirtschaftlichen Vermögen ($ 33 Abs. 1
Satz 1 des Bewertungsgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. Dezember 1965 - BGBl. |
S. 1861 -, zuletzt geändert durch das Bewertungsände-
rungsgesetz 1971 vom 27. Juli 1971 - BGBl. I S. 1157)
gehörenden Grund und Bodens ist seine Zuordnung zu
den Nutzungen und Wirtschaftsgütern (8 34 Abs. 2 des
Bewertungsgesetzes) am 1. Juli 1970 maßgebend; dabei
sind die Hof- und Gebäudeflächen sowie die Hausgärten
imSinne des $ 40 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes nicht in
die einzelne Nutzung einzubeziehen. ?Es sind anzusetzen:
1. Bei Flächen, die nach dem Bodenschätzungsgesetz in

der im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliederungsnummer
610-8, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt
geändert durch Artikel 95 Nr. 4 des Einführungsgeset-
zes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976
(BGBl. | S. 3341), zu schätzen sind, für jedes kataster-
mäßig abgegrenzte Flurstück der Betrag in Deutscher
Mark, der sich ergibt, wenn die für das Flurstück am
1. Juli 1970 im amtlichen Verzeichnis nach $ 2 Abs. 2
der Grundbuchordnung (Liegenschaftskataster) aus-
gewiesene Ertragsmesszahl vervierfachtwird. 2Abwei-
chend von Satz 1 sind für Flächen der Nutzungsteile
a) Hopfen, Spargel, Gemüsebau und Obstbau

2,05 Euro je Quadratmeter,
b) Blumen- und Zierpflanzenbausowie Baumschulen

2,56 Euro je Quadratmeter
anzusetzen, wenn der Steuerpflichtige dem Finanzamt
gegenüber bis zum 30. Juni 1972 eine Erklärung über
die Größe, Lage und Nutzung der betreffendenFlächen
abgibt,

2. für Flächender forstwirtschaftlichenNutzungje Qua-
dratmeter0,51 Euro,

3. für Flächen der weinbaulichen Nutzung der Betrag, der
sich unter Berücksichtigung der maßgebenden Lagen-
vergleichszahl (Vergleichszahlder einzelnenWeinbau-
lage, $ 39 Abs. 1 Satz 3 und $ 57 des Bewertungs-
gesetzes), die für ausbauende Betriebsweise mit Fass-
weinerzeugunganzusetzen ist,aus der nachstehenden
Tabelle ergibt:

Ausgangsbetrag
Lagenvergleichszahl jeQuadratmeter

in Euro

bis 20 1,28
21 bis 30 1,79
31 bis 40 2,56
41 bis 50 3,58
51 bis 60 4,09
61 bis 70 4,60
71 bis 100 5,11
über 100 6,39
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4. für Flächen der sonstigen land- und forstwirtschaft-
lichen Nutzung, auf die Nummer 1 keine Anwendung
findet,
je Quadratmeter 0,51 Euro,

5. für Hofflächen, Gebäudeflächen und Hausgärten im
Sinne des $ 40 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes
je Quadratmeter 2,56 Euro,

6. für Flächen des Geringstlandes
je Quadratmeter 0,13 Euro,

7. für Flächen des Abbaulandes
je Quadratmeter 0,26 Euro,

8. für Flächen des Unlandes
je Quadratmeter 0,05 Euro.
(3)!Lag am 1. Juli 1970 kein Liegenschaftskataster vor,

in dem Ertragsmesszahlen ausgewiesen sind, so ist der
Ausgangsbetrag in sinngemäßer Anwendung des Absat-
zes 2 Satz 2 Nr. 1 Satz 1 auf der Grundlage der durch-
schnittlichen Ertragsmesszahl der landwirtschaftlichen
Nutzung eines Betriebs zu ermitteln,die die Grundlage für
die Hauptfeststellungdes Einheitswerts auf den 1. Januar
1964bildet. ?Absatz 2 Satz 2 Nr. 1Satz 2 bleibt unberührt.
(4) Bei nicht zum land- und forstwirtschaftlichen Ver-

mögen gehörendem Grund und Boden ist als Ausgangs-
betraganzusetzen:
1. Für unbebaute Grundstücke der auf den 1. Januar

1964 festgestellte Einheitswert. 2Wird auf den 1. Ja-
nuar 1964 kein Einheitswert festgestellt oder hat sich
der Bestand des Grundstücks nach dem 1. Januar
1964 und vor dem 1. Juli 1970 verändert, so ist der
Wert maßgebend, der sich ergeben würde, wenn das
Grundstück nach seinem Bestand vom 1. Juli 1970
und nach den Wertverhältnissen vom 1. Januar 1964
zu bewertenwäre;

2. für bebaute Grundstücke der Wert, der sich nach Num-
mer 1 ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut
wäre.
(5) !Weist der Steuerpflichtige nach, dass der Teilwert

für Grund und Boden im Sinne des Absatzes 1 am 1. Juli
1970 höher ist als das Zweifache des Ausgangsbetrags,
so ist auf Antrag des Steuerpflichtigen der Teilwert als
Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen. ?Der
Antrag ist bis zum 31. Dezember 1975bei dem Finanzamt
zu stellen, das für die Ermittlung des Gewinns aus dem
Betrieb zuständig ist. 3Der Teilwert ist gesondert festzu-
stellen. #V/ordem 1. Januar 1974 braucht diese Feststel-
lung nur zu erfolgen, wenn ein berechtigtes Interesse des
Steuerpflichtigengegeben ist.$DieVorschriften der Abga-
benordnung und der Finanzgerichtsordnung über die
gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen
geltenentsprechend.
(6) "Verluste, die bei der Veräußerung oder Entnahme

von Grund und Boden imSinne des Absatzes 1entstehen,
dürfen bei der Ermittlung des Gewinns in Höhe des
Betrags nicht berücksichtigt werden, um den der aus-
schließlich auf den Grund und Boden entfallendeVeräuße-
rungspreis oder der an dessen Stelle tretende Wert nach
Abzug der Veräußerungskosten unter dem Zweifachen
des Ausgangsbetrags liegt. ?Entsprechendes gilt bei
Anwendung des $ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz.

(7) Grund und Boden, der nach 8 4 Abs. 1 Satz 5 des
Einkommensteuergesetzes 1969nicht anzusetzenwar, ist
wie eine Einlage zu behandeln; er ist dabei mit dem nach
Absatz 1 oder 5 maßgebendenWert anzusetzen.

856
Sondervorschriften

für Steuerpflichtige in dem in Artikel 3
des Einigungsvertrages genannten Gebiet

Bei Steuerpflichtigen, die am 31. Dezember 1990einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in dem in
Artikel 3 des EinigungsvertragesgenanntenGebiet und im
Jahre 1990 keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt im bisherigen Geltungsbereich dieses Gesetzes hat-
ten, gilt Folgendes:
1. 8 7 Abs. 5 ist auf Gebäude anzuwenden, die in dem

Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
nach dem 31. Dezember 1990angeschafft oder herge-
stelltworden sind.

2. (weggefallen)

857
Besondere Anwendungsregeln aus

Anlass der Herstellung der Einheit Deutschlands
(1) Die 88 7c, 7f, 79, 7k und 10e dieses Gesetzes, die

88 76, 78, 82a und 82f der Einkommensteuer-Durch-
führungsverordnung sowie die $8$7 und 12 Abs. 3 des
Schutzbaugesetzes sind auf Tatbestände anzuwenden,
die in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten
Gebiet nach dem 31. Dezember 1990 verwirklichtworden
sind.
(2)Die 88 7b und 7d dieses Gesetzes sowie die 88 81,

82d, 82g und 82i der Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnung sind nicht auf Tatbestände anzuwenden, die
in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten
Gebiet verwirklichtworden sind.
(3) Bei der Anwendung des $ 7g Abs. 2 Nr. 1 und des

&14aAbs. 1 ist indem inArtikel 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiet anstatt vom maßgebenden Einheits-
wert des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft und den
darin ausgewiesenen Werten vom Ersatzwirtschaftswert
nach 8 125des Bewertungsgesetzes auszugehen.
(4)1810dAbs. 1 istmitder Maßgabe anzuwenden, dass

der Sonderausgabenabzug erstmals von dem für die
zweite Hälftedes Veranlagungszeitraums1990ermittelten
Gesamtbetrag der Einkünfte vorzunehmen ist. 28 10d
Abs. 2 und 3 ist auch für Verluste anzuwenden, die indem
in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet im
Veranlagungszeitraum1990entstanden sind.
(5)822 Nr. 4 ist auf vergleichbare Bezüge anzuwenden,

die auf Grund des Gesetzes über Rechtsverhältnisse der
Abgeordneten der Volkskammer der Deutschen Demo-
kratischen Republik vom 31. Mai 1990 (GBl. I Nr. 30
S. 274)gezahltworden sind.
(6)8 34f Abs. 3 Satz 3 ist erstmals auf die indem inArti-

kel 3 des Einigungsvertrags genannten Gebiet für die
zweite Hälfte des Veranlagungszeitraums 1990 festge-
setzte Einkommensteueranzuwenden.
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Weitere Anwendung

von Rechtsvorschriften, die vor Herstellung
der Einheit Deutschlands in dem in Artikel 3 des

Einigungsvertrages genannten Gebiet gegolten haben
(1) Die Vorschriften über Sonderabschreibungen nach

& 3 Abs. 1 des Steueränderungsgesetzes vom 6. März
1990 (GBI. INr. 17S. 136)inVerbindung mit8 7der Durch-
führungsbestimmung zum Gesetz zur Änderung der
Rechtsvorschriften über die Einkommen-, Körperschaft-
und Vermögensteuer — Steueränderungsgesetz -—vom
16.März1990(GBl.I Nr.21S. 195)sindaufWirtschafts-
güter weiter anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1989 und vor dem 1. Januar 1991 in dem in Artikel 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet angeschafft oder
hergestelltworden sind.
(2) !Rücklagen nach $ 3 Abs. 2 des Steueränderungs-

gesetzes vom 6. März 1990 (GB. INr. 17S. 136)inVerbin-
dung mit $ 8 der Durchführungsbestimmung zum Gesetz
zur Änderung der Rechtsvorschriften über die Einkom-
men-, Körperschaft- und Vermögensteuer - Steuerände-
rungsgesetz - vom 16. März 1990 (GBl. I Nr. 21 S. 195)
dürfen, soweit sie zum 31. Dezember 1990 zulässigerwei-
se gebildet worden sind, auch nach diesem Zeitpunktfort-
geführt werden. 2Sie sind spätestens im Veranlagungs-
zeitraum1995gewinn- oder sonst einkünfteerhöhendauf-
zulösen. 3Sind vor dieser Auflösung begünstigte Wirt-
schaftsgüter angeschafft oder hergestelltworden, sind die
in Rücklage eingestellten Beträge von den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten abzuziehen; die Rücklage ist in
Höhe des abgezogenen Betrags im Veranlagungszeit-
raum der Anschaffung oder Herstellung gewinn- oder
sonst einkünfteerhöhendaufzulösen.
(3)DieVorschrift überden Steuerabzugsbetrag nach 89

Abs. 1 der Durchführungsbestimmung zum Gesetz zur
Änderung der Rechtsvorschriften über die Einkommen-,
Körperschaft- und Vermögensteuer —Steueränderungs-
gesetz - vom 16. März 1990 (GBil. I Nr. 21 S. 195) ist für
Steuerpflichtige weiter anzuwenden, die vor dem 1. Janu-
ar 1991 in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiet eine Betriebsstätte begründet haben,
wenn sie von dem Tag der Begründung der Betriebsstätte
an zwei Jahre langdie Tätigkeit ausüben, die Gegenstand
der Betriebsstätte ist.

8859bis61
(weggefallen)

X. Kindergeld

862
Anspruchsberechtigte

(1) Für Kinder im Sinne des $ 63 hat Anspruch auf Kin-
dergeld nach diesem Gesetz, wer
1. im Inland einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen

Aufenthalt hatoder
2. ohneWohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland

a) nach 8 1 Abs. 2 unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig ist oder

b) nach $ 1 Abs. 3 als unbeschränkt einkommensteu-
erpflichtig behandeltwird.
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(2) !Ein Ausländer hat nur Anspruch auf Kindergeld,
wenn erim Besitz einerAufenthaltsberechtigungoder Auf-
enthaltserlaubnis ist. 2Ein ausländischer Arbeitnehmer,
der zur vorübergehenden Dienstleistung indas Inlandent-
sandt ist, hat keinen Anspruch auf Kindergeld; sein Ehe-
gattehatAnspruch auf Kindergeld, wenn er imBesitz einer
Aufenthaltsberechtigung oder Aufenthaltserlaubnis ist
und in einem Versicherungspflichtverhältnis zur Bundes-
anstalt für Arbeit nach $ 24 des Dritten Buches Sozial-
gesetzbuch steht oder versicherungsfrei nach & 28 Nr. 1
des DrittenBuches Sozialgesetzbuch ist.*)

863
Kinder

(1)TAls Kinder werden berücksichtigt
1. Kinder imSinne des $ 32 Abs. 1,
2. vom Berechtigten in seinen Haushalt aufgenommene

Kinder seines Ehegatten,
3. vom Berechtigten in seinen Haushalt aufgenommene

Enkel.
2832Abs. 3 bis 5 giltentsprechend.3Kinder,dieweder
einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder in einem Staat, auf den das Abkommen über den
Europäischen WirtschaftsraumAnwendung findet, haben,
werden nicht berücksichtigt, es sei denn, sie leben im
Haushalteines Berechtigten imSinne des 8 62Abs. 1 Nr. 2
Buchstabe a. 4Kinder im Sinne von $ 2 Abs. 4 Satz 2 des
Bundeskindergeldgesetzes werden nicht berücksichtigt.
(2)Die Bundesregierungwird ermächtigt,durch Rechts-

verordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates
bedarf, zu bestimmen, dass einem Berechtigten, der im
Inland erwerbstätig ist oder sonst seine hauptsächlichen
Einkünfte erzielt, für seine in Absatz 1 Satz 3 erster
Halbsatz bezeichneten Kinder Kindergeld ganz oder teil-
weise zu leisten ist, soweit dies mit Rücksicht auf die
durchschnittlichen Lebenshaltungskosten für Kinder in
derenWohnsitzstaat und auf die dort gewährtendem Kin-
dergeld vergleichbaren Leistungengeboten ist.

864
Zusammentreffen mehrerer Ansprüche

(1) Für jedes Kind wird nur einem Berechtigten Kinder-
geld gezahlt.
(2) !Bei mehreren Berechtigten wird das Kindergeld

demjenigen gezahlt, der das Kind in seinen Haushalt auf-
genommen hat. 2Ist ein Kind in den gemeinsamen Haus-
halt von Eltern, einem Elternteil und dessen Ehegatten,

*) Gemäß Artikel 11 Nr. 16 in Verbindung mit Artikel 15 des Gesetzes vom
20.Juni 2002(BGBl.| S. 1946)wird8 62Abs. 2 ab 1. Januar2003wie
folgt gefasst:
„(2)!Ein Ausländer erhält Kindergeld nur, wenn er im Besitz

1. einer Niederlassungserlaubnis,
2. einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der Erwerbstätigkeit,
3. einer Aufenthaltserlaubnis nach $ 25 Abs. 1 und 2, den 88 31, 37, 38

des Aufenthaltsgesetzes oder
4. einer Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke des Familiennachzugs zu

einem Deutschen oder zu einer von den Nummern 1 bis 3 erfassten
Person

ist. 2Ein Saisonarbeitnehmer, ein Werkvertragsarbeitnehmer und ein
Arbeitnehmer, der zur vorübergehenden Dienstleistung nach Deutsch-
land entsandt ist, erhält kein Kindergeld.“
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Pflegeeltern oder Großeltern aufgenommen worden, so
bestimmen diese untereinander den Berechtigten. 3Wird
eine Bestimmung nicht getroffen, so bestimmt das Vor-
mundschaftsgericht auf Antrag den Berechtigten. *Den
Antrag kann stellen, wer ein berechtigtes Interesse an der
Zahlung des Kindergeldes hat. ®Lebtein Kind imgemein-
samen Haushalt von Eltern und Großeltern, so wird das
Kindergeld vorrangig einem Elternteil gezahlt; es wird an
einen Großelternteil gezahlt, wenn der Elternteil gegen-
über der zuständigen Stelle auf seinen Vorrang schriftlich
verzichtethat.
(3)!Ist das Kind nicht in den Haushalt eines Berechtig-

ten aufgenommen, so erhältdas Kindergeld derjenige,der
dem Kind eine Unterhaltsrente zahlt. ?Zahlen mehrere
Berechtigte dem Kind Unterhaltsrenten,so erhältdas Kin-
dergeld derjenige, der dem Kind die höchste Unterhalts-
rentezahlt. 3Werdengleich hohe Unterhaltsrentengezahlt
oder zahlt keinerder Berechtigtendem Kind Unterhalt, so
bestimmen die Berechtigten untereinander,wer das Kin-
dergeld erhaltensoll. *Wird eine Bestimmung nicht getrof-
fen, so giltAbsatz 2 Satz 3 und 4 entsprechend.

865
Andere Leistungen für Kinder

(1) !Kindergeld wird nicht für ein Kind gezahlt, für das
eine der folgenden Leistungen zu zahlen ist oder bei ent-
sprechender Antragstellung zu zahlen wäre:
1. Kinderzulagen aus der gesetzlichen Unfallversicherung

oder Kinderzuschüsse aus den gesetzlichen Renten-
versicherungen,

2. Leistungen für Kinder, die imAusland gewährt werden
und dem Kindergeld oder einer der unter Nummer 1
genannten Leistungen vergleichbarsind,

3. Leistungen für Kinder, die von einer zwischen- oder
überstaatlichen Einrichtung gewährt werden und dem
Kindergeld vergleichbarsind.

2Soweit es für die Anwendung von Vorschriften dieses
Gesetzes auf den Erhalt von Kindergeld ankommt, stehen
die Leistungen nach Satz 1 dem Kindergeld gleich. 3Steht
ein Berechtigter in einem Versicherungspflichtverhältnis
zur Bundesanstalt für Arbeit nach 8 24 des DrittenBuches
Sozialgesetzbuch oder ist er versicherungsfrei nach $ 28
Nr. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch oder steht er
im Inland in einem öÖffentlich-rechtliichenDienst- oder
Amtsverhältnis, so wird sein Anspruch auf Kindergeld für
ein Kind nicht nach Satz 1 Nr. 3 mit Rücksicht darauf aus-
geschlossen, dass sein Ehegatte als Beamter, Ruhe-
standsbeamter oder sonstiger Bediensteter der Europäi-
schen Gemeinschaften für das Kind Anspruch auf Kinder-
zulage hat.
(2)Ist inden Fällendes Absatzes1 Satz1 Nr. 1der Brut-

tobetrag der anderen Leistung niedriger als das Kinder-
geld nach $ 66, wird Kindergeld in Höhe des Unter-
schiedsbetrags gezahlt, wenn er mindestens 5 Euro
beträgt.

866
Höhe des Kindergeldes, Zahlungszeitraum

(1) Das Kindergeld beträgt für erste, zweite und dritte
Kinder jeweils 154 Euro monatlich und für das vierte und
jedes weitere Kind jeweils 179 Euro monatlich.

(2) Das Kindergeld wird vom Beginn des Monats an
gezahlt, in dem die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt
sind, bis zum Ende des Monats, indem die Anspruchsvor-
aussetzungen wegfallen.

867
Antrag

1Das Kindergeld ist bei der zuständigen Familienkasse
schriftlich zu beantragen. ?Den Antrag kann außer dem
Berechtigten auch stellen, wer ein berechtigtes Interesse
an der Leistung des Kindergeldes hat.

868
Besondere Mitwirkungspflichten

(1)Wer Kindergeld beantragtoder erhält, hatÄnderun-
gen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich
sind oder über die im Zusammenhang mit der Leistung
Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich der
zuständigen Familienkassemitzuteilen.?Ein Kind, das das
18. Lebensjahr vollendet hat, ist auf Verlangen der Fami-
lienkasse verpflichtet, an der Aufklärung des für die Kin-
dergeldzahlung maßgebenden Sachverhalts mitzuwirken;
& 101 der Abgabenordnung findet insoweit keineAnwen-
dung.
(2)Soweit es zur Durchführungdes $ 63 erforderlich ist,

hat der jeweilige Arbeitgeber der in dieser Vorschrift
bezeichneten Personen der Familienkasse auf Verlangen
eine Bescheinigung über den Arbeitslohn, einbehaltene
Steuern und Sozialabgaben sowie den auf der Lohnsteu-
erkarteeingetragenenFreibetragauszustellen.
(3)Auf Antrag des Berechtigten erteilt die das Kinder-

geld auszahlende Stelle eine Bescheinigung über das für
das Kalenderjahrausgezahlte Kindergeld.
(4)Die Familienkassen dürfen den die Bezüge imöffent-

lichen Dienst anweisenden Stellen Auskunft über den für
die jeweilige Kindergeldzahlung maßgebenden Sachver-
halterteilen.

869
Überprüfung

des Fortbestehens von Anspruchsvor-
aussetzungen durch Meldedaten-Übermittlung

Die Meldebehörden übermitteln in regelmäßigen Ab-
ständen den Familienkassen nach Maßgabe einer auf
Grund des 8 20 Abs. 1 des Melderechtsrahmengesetzes
zu erlassenden Rechtsverordnung die in $ 18 Abs. 1 des
Melderechtsrahmengesetzes genannten Daten aller Ein-
wohner, zu deren Person imMelderegister Datenvon min-
derjährigen Kindern gespeichert sind, und dieser Kinder,
soweit die Daten nach ihrerArt für die Prüfung der Recht-
mäßigkeitdes Bezuges von Kindergeld geeignetsind.

870
Festsetzung und Zahlung des Kindergeldes

(1) 'Das Kindergeld nach $ 62 wird von den Familien-
kassen durch Bescheid festgesetzt und ausgezahlt. 2Von
der Erteilungeines schriftlichen Bescheides kannabgese-
henwerden, wenn
1. dem Antrag entsprochen wird oder



2. der Berechtigte anzeigt, dass die Voraussetzungen für
die Berücksichtigung eines Kindes nicht mehr erfüllt
sind, oder

3. ein Kind das 18. Lebensjahr vollendet, ohne dass der
Berechtigte die Voraussetzungen für eine weitere
Berücksichtigung des Kindes nachgewiesen hat.
(2)Soweit indenVerhältnissen,die für den Anspruch auf

Kindergeld erheblich sind, Änderungen eintreten, ist die
Festsetzung des Kindergeldes mitWirkung vom Zeitpunkt
der Änderung der Verhältnisse aufzuheben oder zu
ändern.
(3) 1Materielle Fehler der letzten Festsetzung können

durch Neufestsetzung oder durch Aufhebung der Festset-
zung beseitigtwerden. ?Neu festgesetzt oder aufgehoben
wird mit Wirkung ab dem auf die Bekanntgabe der Neu-
festsetzung oder der Aufhebung der Festsetzung folgen-
den Monat. 3Bei der Neufestsetzung oder Aufhebung der
Festsetzung nach Satz 1 ist $ 176 der Abgabenordnung
entsprechend anzuwenden; dies gilt nicht für Monate, die
nach der Verkündung der maßgeblichen Entscheidung
eines obersten Gerichtshofes des Bundes beginnen.
(4) Eine Kindergeldfestsetzung ist aufzuheben oder zu

ändern, wenn nachträglich bekannt wird, dass die Ein-
künfteund Bezüge des Kindes den Grenzbetrag nach $ 32
Abs. 4 über- oder unterschreiten.

871
Zahlungszeitraum

Das Kindergeld wird monatlich gezahlt.

872
Festsetzung und Zahlung des Kinder-

geldes an Angehörige des öffentlichen Dienstes
(1)1StehtPersonen,die

1. in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-, Amts- oder
Ausbildungsverhältnis stehen, mit Ausnahme der
Ehrenbeamten,oder

2. Versorgungsbezüge nach beamten- oder soldaten-
rechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen erhalten
oder

3. Arbeitnehmer des Bundes, eines Landes, einer
Gemeinde, eines Gemeindeverbandes oder einer
sonstigen Körperschaft, einer Anstalt oder einer
Stiftung des öffentlichen Rechts sind, einschließlich
der zu ihrerBerufsausbildung Beschäftigten,

Kindergeld nach Maßgabe dieses Gesetzes zu, wird es
von den Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des
öffentlichen Rechts festgesetzt und ausgezahlt. ?Die
genannten juristischen Personen sind insoweit Familien-
kasse.
(2) Der Deutschen Post AG, der Deutschen Postbank

AG und der Deutschen Telekom AG obliegt die Durch-
führung dieses Gesetzes für ihre jeweiligen Beamten und
Versorgungsempfänger inAnwendung des Absatzes 1.
(3)Absatz 1gilt nicht für Personen, die ihreBezüge oder

Arbeitsentgelt
1. von einemDienstherrnoder Arbeitgeber imBereich der

Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts oder
2. von einem Spitzenverband der Freien Wohlfahrts-

pflege, einem diesem unmittelbaroder mittelbarange-
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schlossenen Mitgliedsverband oder einer einem sol-
chen Verband angeschlossenen Einrichtung oder
Anstalt

erhalten.
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Personen, die

voraussichtlich nicht längerals sechs Monate inden Kreis
der inAbsatz 1Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Absatz 2 Bezeichne-
ten eintreten.
(5) Obliegt mehreren Rechtsträgern die Zahlung von

Bezügen oder Arbeitsentgelt (Absatz 1 Satz 1)gegenüber
einem Berechtigten, so ist für die Durchführung dieses
Gesetzes zuständig:
1. bei Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit

anderen Bezügen oder Arbeitsentgelt der Rechtsträ-
ger, dem die Zahlung der anderen Bezüge oder des
Arbeitsentgelts obliegt;

2. bei Zusammentreffen mehrerer Versorgungsbezüge
der Rechtsträger, dem die Zahlung der neuen Versor-
gungsbezüge im Sinne der beamtenrechtlichen
Ruhensvorschriftenobliegt;

3. bei Zusammentreffen von Arbeitsentgelt (Absatz 1
Satz 1 Nr. 3) mit Bezügen aus einem der in Absatz 1
Satz 1 Nr. 1 bezeichneten Rechtsverhältnisse der
Rechtsträger, dem die Zahlung dieser Bezüge obliegt;

4. bei Zusammentreffen mehrerer Arbeitsentgelte (Ab-
satz 1 Satz 1 Nr. 3) der Rechtsträger, dem die Zahlung
des höheren Arbeitsentgelts obliegt oder - falls die
Arbeitsentgeltegleich hoch sind - der Rechtsträger, zu
dem das zuerst begründeteArbeitsverhältnis besteht.
(6) Scheidet ein Berechtigter im Laufe eines Monats

aus dem Kreis der inAbsatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Bezeich-
neten aus oder tritt er im Laufe eines Monats in diesen
Kreis ein, so wird das Kindergeld für diesen Monat von der
Stelle gezahlt, die bis zum Ausscheiden oder Eintritt des
Berechtigten zuständig war. ?Dies gilt nicht, soweit die
Zahlung von Kindergeld für ein Kind in Betracht kommt,
das erst nach dem Ausscheiden oder Eintritt bei dem
Berechtigten nach $ 63 zu berücksichtigen ist. 3Ist in
einem Fall des Satzes 1 das Kindergeld bereits für einen
folgenden Monat gezahlt worden, so muss der für diesen
Monat Berechtigtedie Zahlung gegen sich gelten lassen.
(7)!In den Abrechnungen der Bezüge und des Arbeits-

entgelts ist das Kindergeld gesondert auszuweisen. 2Der
Rechtsträger hat die Summe des von ihmfür alle Berech-
tigten ausgezahlten Kindergeldes dem Betrag, den er ins-
gesamt an Lohnsteuer einzubehalten hat, zu entnehmen
und bei der nächsten Lohnsteuer-Anmeldung gesondert
abzusetzen. ®Übersteigt das insgesamt ausgezahlte
Kindergeld den Betrag, der insgesamt an Lohnsteuer
abzuführen ist, so wird der übersteigende Betrag dem
Rechtsträger auf Antrag von dem Finanzamt, an das die
Lohnsteuer abzuführen ist, aus den Einnahmender Lohn-
steuerersetzt.
(8) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 werden Kinder-

geldansprüche auf Grund über- oder zwischenstaatlicher
Rechtsvorschriften durch die Familienkassen der Bundes-
anstalt für Arbeit festgesetzt und ausgezahlt. ?Dies gilt
auch für Fälle, in denen Kindergeldansprüche sowohl
nach Maßgabe dieses Gesetzes als auch auf Grund über-
oder zwischenstaatlicher Rechtsvorschriften bestehen.
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873
(weggefallen)

874
Zahlung des Kindergeldes in Sonderfällen

(1)Das für ein Kind festgesetzte Kindergeld nach $ 66
Abs. 1 kann an das Kind ausgezahlt werden, wenn der
Kindergeldberechtigte ihmgegenüber seiner gesetzlichen
Unterhaltspflicht nicht nachkommt. 2Kindergeld kann an
Kinder, die bei der Festsetzung des Kindergeldes berück-
sichtigt werden, bis zur Höhe des Betrages, der sich bei
entsprechender Anwendung des 8 76 ergibt, ausgezahlt
werden. 3Dies gilt auch, wenn der Kindergeldberechtigte
mangels Leistungsfähigkeit nicht unterhaltspflichtig ist
oder nur Unterhalt in Höhe eines Betrages zu leisten
braucht, der geringer ist als das für die Auszahlung in
Betracht kommende Kindergeld. *#DieAuszahlung kann
auch an die Person oder Stelle erfolgen, die dem Kind
Unterhaltgewährt.
(2) Für Erstattungsansprüche der Träger von Sozial-

leistungen gegen die Familienkasse gelten die 8$ 102
bis 109 und 111 bis 113 des Zehnten Buches Sozialge-
setzbuch entsprechend.

875
Aufrechnung

(1) Mit Ansprüchen auf Rückzahlung von Kindergeld
kann die Familienkasse gegen Ansprüche auf laufendes
Kindergeld bis zu deren Hälfte aufrechnen, soweit der
Berechtigte nicht hilfebedürftig im Sinne der Vorschriften
des Bundessozialhilfegesetzes über die Hilfezum Lebens-
unterhaltwird.
(2)Absatz 1 gilt für die Aufrechnung eines Anspruchs

auf Erstattung von Kindergeld gegen einen späteren Kin-
dergeldanspruch eines mit dem Erstattungspflichtigen in
Haushaltsgemeinschaft lebenden Berechtigten entspre-
chend, soweit es sich um laufendes Kindergeld für ein
Kind handelt, das bei beiden berücksichtigt werden kann
oder konnte.

876
Pfändung

1DerAnspruch auf Kindergeld kann nurwegen gesetzli-
cher Unterhaltsansprüche eines Kindes, das bei der Fest-
setzung des Kindergeldes berücksichtigt wird, gepfändet
werden. ?2Fürdie Höhe des pfändbaren Betrages gilt:
1. !Gehört das unterhaltsberechtigteKind zum Kreis der

Kinder, für die dem Leistungsberechtigten Kindergeld
gezahlt wird, so ist eine Pfändung bis zu dem Betrag
möglich, der bei gleichmäßiger Verteilung des Kinder-
geldes auf jedes dieser Kinder entfällt.?Ilstdas Kinder-
geld durch die Berücksichtigung eines weiterenKindes
erhöht, für das einer dritten Person Kindergeld oder
dieser oder dem Leistungsberechtigten eine andere
Geldleistung für Kinder zusteht, so bleibt der
Erhöhungsbetrag bei der Bestimmung des pfändbaren
Betrages des Kindergeldes nach Satz 1 außer
Betracht.

2. Der Erhöhungsbetrag nach Nummer 1 Satz 2 ist
zugunsten jedes bei der Festsetzung des Kindergeldes
berücksichtigten unterhaltsberechtigten Kindes zu
dem Anteil pfändbar, der sich bei gleichmäßiger Ver-

teilung auf alle Kinder, die bei der Festsetzung des
Kindergeldes zugunsten des Leistungsberechtigten
berücksichtigt werden, ergibt.

877
Erstattung von Kosten im Vorverfahren

(1) 'Soweit der Einspruch gegen die Kindergeldfestset-
zung erfolgreich ist, hat die Familienkasse demjenigen,
der den Einspruch erhoben hat, die zur zweckentspre-
chenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung not-
wendigen Aufwendungen zu erstatten. ?Dies gilt auch,
wenn der Einspruch nurdeshalb keinenErfolg hat,weil die
Verletzung einer Verfahrens- oder Formvorschrift nach
& 126 der Abgabenordnung unbeachtlich ist. 3Aufwen-
dungen, die durch das Verschulden eines Erstattungsbe-
rechtigten entstanden sind, hat dieser selbst zu tragen;
das Verschulden eines Vertreters ist dem Vertretenen
zuzurechnen.
(2)Die Gebühren und Auslagen eines Bevollmächtigten

oder Beistandes, der nach den Vorschriften des Steuerbe-
ratungsgesetzes zur geschäftsmäßigen Hilfeleistung in
Steuersachen befugt ist, sind erstattungsfähig,wenn des-
sen Zuziehung notwendig war.
(3) !Die Familienkasse setzt auf Antrag den Betrag der

zu erstattendenAufwendungen fest. ?Die Kostenentschei-
dung bestimmtauch, ob die Zuziehungeines Bevollmäch-
tigten oder Beistandes im Sinne des Absatzes 2 notwen-
dig war.

878
Übergangsregelungen

(1)bis (3)(weggefallen)
(4) Ist für die Nachzahlung und Rückforderung von Kin-

dergeld und Zuschlag zum Kindergeld für Berechtigte mit
geringem Einkommen der Anspruch eines Jahres vor
1996 maßgeblich, finden die 88 10, 11 und 11a des Bun-
deskindergeldgesetzes inder bis zum 31. Dezember 1995
geltenden Fassung Anwendung.
(5)'Abweichend von 8 64 Abs. 2 und 3 steht Berechtig-

ten, die für Dezember 1990 für ihre Kinder Kindergeld in
dem inArtikel 3 des EinigungsvertragesgenanntenGebiet
bezogen haben, das Kindergeld für diese Kinder auch für
die folgende Zeit zu, solange sie ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Gebiet beibehalten
und die Kinder die Voraussetzungen ihrer Berücksichti-
gung weiterhinerfüllen.2864Abs. 2 und 3 ist insoweit erst
für die Zeit vom Beginn des Monats an anzuwenden, in
dem ein hierauf gerichteter Antrag bei der zuständigen
Stelle eingegangen ist;der hiernach Berechtigtemuss die
nach Satz 1 geleistetenZahlungen gegen sich gelten las-
sen.

XI. Altersvorsorgezulage

879
Zulageberechtigte

!Nach $ 10a Abs. 1 begünstigte unbeschränkt steuer-
pflichtige Personen haben Anspruch auf eine Altersvor-
sorgezulage (Zulage) nach Maßgabe der folgenden Vor-
schriften. ?Liegen bei Ehegattendie Voraussetzungen des



& 26 Abs. 1 vor und ist nur ein Ehegatte nach Satz 1
begünstigt, so ist auch der andere Ehegatte zulagebe-
rechtigt, wenn ein auf seinen Namen lautenderAltersvor-
sorgevertragbesteht.

880
Anbieter

Anbieter im Sinne dieses Gesetzes sind Anbieter von
Altersvorsorgeverträgengemäß $ 1 Abs. 2 des Altersvor-
sorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes sowie die in $ 82
Abs. 2 genanntenVersorgungseinrichtungen.

881
Zentrale Stelle

Zentrale Stelle im Sinne dieses Gesetzes ist die Bun-
desversicherungsanstalt für Angestellte.

882
Altersvorsorgebeiträge

(1) !Nach diesem Abschnitt geförderte Altersvorsorge-
beiträgesind im Rahmen der in $ 10agenannten Grenzen
Beiträge,die der Zulageberechtigte(879)zugunsten eines
auf seinen Namen lautendenVertrags leistet,der nach 85
des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes zerti-
fiziert ist (Altersvorsorgevertrag). 2Die Zertifizierung ist
Grundlagenbescheid im Sinne des $ 171 Abs. 10 der
Abgabenordnung.
(2) Zu den Altersvorsorgebeiträgen gehören auch die

aus dem individuell versteuertenArbeitslohn des Arbeit-
nehmers geleisteten Zahlungen in einen Pensionsfonds,
eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung, wenn
diese Einrichtungen für den Zulageberechtigten eine
lebenslange Altersversorgung im Sinne des $ 1 Abs. 1
Nr. 4 und 5 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsge-
setzes gewährleisten. ?$ 3 des Gesetzes zur Verbesse-
rung der betrieblichenAltersversorgung steht dem vorbe-
haltlichdes $ 93 nicht entgegen.
(3) Zu den Altersvorsorgebeiträgen gehören auch die

Beitragsanteile, die zur Absicherung der verminderten
Erwerbsfähigkeit des Zulageberechtigten und zur Hin-
terbliebenenversorgung verwendet werden, wenn in der
Leistungsphase die Auszahlung in Form einer Rente
erfolgt.
(4)Nicht zu den Altersvorsorgebeiträgenzählen

1. Aufwendungen, für die eine Arbeitnehmer-Sparzulage
nach dem FünftenVermögensbildungsgesetz gewährt
wird,

2. Aufwendungen, für die eine Wohnungsbauprämie
nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz gewährt
wird,

3. Aufwendungen, die im Rahmen des $ 10 als Sonder-
ausgaben geltendgemacht werden, oder

4. Rückzahlungsbeträge nach $ 92aAbs. 2.

883
Altersvorsorgezulage

In Abhängigkeit von den geleisteten Altersvorsorge-
beiträgen wird eine Zulage gezahlt, die sich aus einer
Grundzulage ($ 84) und einer Kinderzulage ($ 85) zusam-
mensetzt.
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884
Grundzulage

Jeder Zulageberechtigteerhälteine Grundzulage; diese
beträgt
inden Jahren 2002 und 2003 38 Euro,
inden Jahren 2004 und 2005 76 Euro,
inden Jahren 2006 und 2007 114 Euro,
ab dem Jahr 2008 jährlich 154 Euro.

885
Kinderzulage

(1)!Die Kinderzulage beträgtfür jedes Kind, für das dem
ZulageberechtigtenKindergeld ausgezahlt wird,
inden Jahren 2002 und 2003 46 Euro,
inden Jahren 2004 und 2005 92 Euro,
inden Jahren 2006 und 2007 138 Euro,
ab dem Jahr 2008 jährlich 185 Euro.
2DerAnspruch auf Kinderzulage entfällt für den Veranla-
gungszeitraum,für den das Kindergeld insgesamt zurück-
gefordert wird. 3Erhalten mehrere Zulageberechtigte für
dasselbe Kind Kindergeld, steht die Kinderzulage demje-
nigen zu, dem für den ersten Anspruchszeitraum ($ 66
Abs. 2) imKalenderjahr Kindergeld ausgezahlt worden ist.
(2)'Bei Eltern,die die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1

erfüllen,wird die Kinderzulage der Mutter zugeordnet, auf
Antrag beider Eltern dem Vater. ?Der Antrag kann jeweils
nur für ein Beitragsjahr gestellt und nicht zurückgenom-
menwerden.

886
Mindesteigenbeitrag

(1) Die Zulage nach den 8$ 84 und 85 wird gekürzt,
wenn der Zulageberechtigte nicht den Mindesteigenbei-
trag leistet.?Dieser beträgt
inden Jahren 2002 und 2003
inden Jahren 2004 und 2005
inden Jahren 2006 und 2007
ab dem Jahr 2008 jährlich
der Summe der in dem dem Kalenderjahr vorangegange-
nen Kalenderjahr

1 vom Hundert,
2 vom Hundert,
3 vom Hundert,
4 vom Hundert

1. erzielten beitragspflichtigen Einnahmen im Sinne des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch,

2. bezogenen Besoldung undAmtsbezüge und
3. inden Fällendes $ 10aAbs. 1Satz 1 Nr. 3 erzieltenEin-

nahmen, die beitragspflichtig wären, wenn die Versi-
cherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung nicht bestehenwürde,

jedoch nichtmehrals die in8 10aAbs. 1Satz 1genannten
Beträge,vermindertumdie Zulage nach den $$ 84 und 85;
gehört der Ehegatte zum Personenkreis nach $ 79 Satz 2,
berechnet sich der Mindesteigenbeitrag des nach $ 79
Satz 1 Begünstigten unter Berücksichtigung der den Ehe-
gatten insgesamt zustehenden Zulagen. 3Auslandsbezo-
gene Bestandteile nach den 88 52 ff. des Bundesbesol-
dungsgesetzes bleiben unberücksichtigt. Als Sockelbe-
trag sind zu leisten injedem der Jahre von 2002 bis 2004
45 Euro von Zulageberechtigten, denen keine Kinderzu-
lagezusteht,
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38 Euro von Zulageberechtigten,denen eine Kinderzulage
zusteht,
30 Euro von Zulageberechtigten, denen zwei oder mehr
Kinderzulagen zustehen,
und ab dem Jahr 2005 jährlich
90 Euro von Zulageberechtigten, denen keine Kinderzu-
lagezusteht,
75 Euro von Zulageberechtigten,denen eine Kinderzulage
zusteht und
60 Euro von Zulageberechtigten, denen zwei oder mehr
Kinderzulagen zustehen.
5Ist der Sockelbetrag höher als der Mindesteigenbeitrag
nach Satz 2, so ist der Sockelbetrag als Mindesteigenbei-
trag zu leisten.6DieKürzung der Zulageermitteltsich nach
dem Verhältnis der Altersvorsorgebeiträge zum Mindest-
eigenbeitrag.
(2) !Ein nach $ 79 Satz 2 begünstigter Ehegatte hat

Anspruch auf eine ungekürzte Zulage, wenn der zum
begünstigten Personenkreis nach $ 79 Satz 1 gehörende
Ehegatte seinen Mindesteigenbeitrag unter Berücksichti-
gung der den Ehegatten insgesamt zustehenden Zulagen
erbracht hat. ?Werden bei einer in der gesetzlichen Ren-
tenversicherungpflichtversichertenPerson beitragspflich-
tige Einnahmen zugrunde gelegt, die höher sind als das
tatsächlich erzielteEntgeltoder die Lohnersatzleistung, ist
das tatsächlich erzielte Entgelt oder der Zahlbetrag der
Lohnersatzleistung,mindestensjedoch die bei geringfügi-
ger Beschäftigung zu berücksichtigende Mindestbei-
tragsbemessungsgrundlage für die Berechnung des Min-
desteigenbeitrags zu berücksichtigen. 3Satz 2 gilt auch in
den Fällen, in denen im vorangegangenen Jahr keine der
inAbsatz 1Satz 2 genannten Beträge bezogen wurden.
(3) Für Versicherungspflichtige nach dem Gesetz über

die Alterssicherung der Landwirte ist Absatz 1 mit der
Maßgabe anzuwenden, dass auch die Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft im Sinne des $ 13 des zweiten
dem Beitragsjahr vorangegangenen Veranlagungszeit-
raums als beitragspflichtige Einnahmen des vorangegan-
genen Kalenderjahresgelten.
(4) Wird nach Ablauf des Beitragsjahres festgestellt,

dass die Voraussetzungen für die Gewährung einer Kin-
derzulage nicht vorgelegen haben, ändert sich dadurch
die Berechnung des Mindesteigenbeitrags für dieses Bei-
tragsjahr nicht.

887
Zusammentreffen mehrerer Verträge

1Zahlt der Zulageberechtigte Altersvorsorgebeiträge
zugunsten mehrererVerträge, so wird die Zulage nur für
zwei dieser Verträge gewährt. ?2Derinsgesamt nach $ 86
zu leistende Mindesteigenbeitrag muss zugunsten dieser
Verträge geleistet worden sein. 3Die Zulage ist entspre-
chend dem Verhältnis der auf diese Verträge geleisteten
Beiträgezu verteilen.

888
Entstehung des Anspruchs auf Zulage

Der Anspruch auf die Zulage entsteht mit Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die Altersvorsorgebeiträge geleis-
tet worden sind (Beitragsjahr).

889
Antrag

(1)Der Antrag auf Zulage ist nach amtlich vorgeschrie-
benemVordruck bis zum Ablauf des zweiten Kalenderjah-
res, das auf das Beitragsjahr ($88)folgt, bei dem Anbieter
einzureichen, an den die Altersvorsorgebeiträge geleistet
worden sind. ?Hat der Zulageberechtigte im Beitragsjahr
Altersvorsorgebeiträge für mehrere Verträge gezahlt, so
hat er mit dem Zulageantrag zu bestimmen, auf welche
Verträge die Zulage überwiesen werden soll. 3Beantragt
der Zulageberechtigte die Zulage für mehr als zwei Ver-
träge, so wird die Zulage nur für die zwei Verträgemitden
höchsten Altersvorsorgebeiträgen gewährt. Der Antrag-
steller ist verpflichtet, dem Anbieter unverzüglich eine
Änderung derVerhältnissemitzuteilen,die zu einer Minde-
rungoder zumWegfall des Zulageanspruchs führt.
(2)"DerAnbieteristverpflichtet,

a) die Vertragsdaten,
b) die Versicherungsnummer nach & 147 des Sechsten

Buches Sozialgesetzbuch oder die Zulagenummerdes
Zulageberechtigtenund dessen Ehegatten,

c) die Bemessungsgrundlage gemäß $ 86 Abs. 1 Satz 2,
Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3, die für die Gewährung der
Kinderzulage erforderlichen Daten und

d) die Höhe der geleistetenAltersvorsorgebeiträge
als die für die Ermittlung und Überprüfung des Zulage-
anspruchs erforderlichen Daten zu erfassen. ?Er hat die
Daten der bei ihm im Laufe eines Kalendervierteljahres
eingegangenen Anträge bis zum Ende des folgenden
Monats nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch
Datenübermittlung auf amtlich vorgeschriebenem
maschinell verwertbaremDatenträgeroder durch amtlich
bestimmte Datenfernübertragungan die zentrale Stelle zu
übermitteln.3Diesgilt auch im Fall des Absatzes 1 Satz 4.

890
Verfahren

(1) 'Die zentrale Stelle ermitteltauf Grund der ihr über-
mittelten Daten, ob und in welcher Höhe ein Zulage-
anspruch nach Maßgabe dieses Gesetzes oder nach einer
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung
besteht. 2Soweit der Träger der Rentenversicherungkeine
Versicherungsnummer vergeben hat, vergibt die zentrale
Stelle zur Erfüllung der ihr nach diesem Abschnitt zuge-
wiesenen Aufgaben eine Zulagenummer. 3im Fall eines
Antrags nach $ 10aAbs. 1a Satz 1 teilt die zentrale Stelle
der für die Besoldung oder die Amtsbezüge zuständigen
Stelle oder inden Fällendes $ 10aAbs. 1Satz 1 Nr.3 dem
seine Versorgung gewährleistenden Arbeitgeber der ren-
tenversicherungsfreien Beschäftigung die Zulagenummer
mit,die diese an den Antragstellerweiterleitet.
(2)!Die zentraleStelle veranlasstdie Auszahlung an den

Anbieter zugunsten der Zulageberechtigten durch die
zuständige Kasse. ?Ein gesonderter Zulagenbescheid
ergeht vorbehaltlich des Absatzes 4 nicht. 3DerAnbieter
hatdie erhaltenenZulagen unverzüglichden begünstigten
Verträgengutzuschreiben. “Zulagen, die nach Beginn der
Auszahlungsphase für das Altersvorsorgevermögen von
der zentralen Stelle an den Anbieter überwiesen werden,
können vom Anbieter an den Anleger ausgezahlt werden.
5Besteht kein Zulageanspruch, so teilt die zentrale Stelle
dies dem Anbieter durch Datensatzmit.$DiezentraleStel-



le teilt dem Anbieter die Altersvorsorgebeiträge im Sinne
des $ 82, auf die $ 10a oder dieser Abschnitt angewendet
wurde, durch Datensatzmit.
(3) Erkennt die zentrale Stelle nachträglich, dass der

Zulageanspruch ganz oder teilweise nicht besteht oder
weggefallen ist, so hat sie zu Unrecht gutgeschriebene
oder ausgezahlte Zulagen zurückzufordern und dies dem
Anbieter durch Datensatz mitzuteilen.?Bei bestehendem
Vertragsverhältnishatder Anbieter das Konto zu belasten.
3Die ihm im Kalendervierteljahr mitgeteilten Rückforde-
rungsbeträge hat er bis zum zehnten Tag des dem Kalen-
dervierteljahrfolgenden Monats in einem Betrag bei der
zentralen Stelle anzumelden und an diese abzuführen.
4DieAnmeldung nach Satz 3 ist nach amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck abzugeben. Sie gilt als Steueranmel-
dung imSinne der Abgabenordnung.
(4) 'Eine Festsetzung der Zulage erfolgt nur auf beson-

deren Antrag des Zulageberechtigten. 2Der Antrag ist
schriftlich innerhalb eines Jahres nach Erteilung der
Bescheinigung nach 8 92 durch den Anbieter vom Antrag-
steller an den Anbieter zu richten. 3DerAnbieter leitetden
Antrag der zentralen Stelle zur Festsetzung zu. “Er hat
dem Antrag eine Stellungnahme und die zur Festsetzung
erforderlichen Unterlagen beizufügen. Die zentrale Stelle
teiltdie Festsetzung auch dem Anbieter mit.

8 90a
Anmeldeverfahren

(1)1Abweichend von $ 90 Abs. 1 Satz 1 und 2 kann der
Anbieter die Zulagen auf Grund der ihm vorliegenden
Anträge für die Beitragsjahre2002 bis 2005 selbst errech-
nen. ?2Dabeihat er die im Rahmen des Zulageverfahrens
gemachten Angaben des Zulageberechtigten zu berück-
sichtigen. 3Die Entscheidung nach Satz 1 gilt jeweils für
ein Beitragsjahrund istder zentralenStelle mitzuteilen.
(2) 'Der Anbieter hat nach Ablauf eines Kalenderviertel-

jahres die in diesem Zeitraumerrechneten Zulagen in die
Anmeldung nach $ 90 Abs. 3 aufzunehmen.?Hierbei ist zu
bestätigen, dass die Voraussetzungen für die Auszahlung
des angemeldetenZulagenbetrags vorliegen. 3Diezentra-
leStelle veranlasstdie Auszahlung an denAnbieter zugun-
sten der Zulageberechtigten durch die zuständige Kasse.
4DerAnbieter hatdie erhaltenenZulagen unverzüglichden
begünstigten Altervorsorgeverträgen qgutzuschreiben.
58 89 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass die Daten inner-
halb von einem Jahr nach Ablauf des Beitragsjahres zu
übermittelnsind.
(3)1Zu Unrecht gutgeschriebene oder ausgezahlte Zu-

lagen hat der Anbieter zurückzufordern. ?Bei bestehen-
dem Vertragsverhältnis hat er das Konto zu belasten und
die Rückforderungsbeträge in der nächsten Altersvorsor-
gezulagen-Anmeldung abzusetzen. 3Die Sätze 1 und 2
gelten auch im Fall der Vertragsübertragung imSinne des
&1Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes. 48 90 Abs. 3 und 4 gilt entspre-
chend.

891
Datenabgleich

(1) !Für die Überprüfung der Zulage und des Sonder-
ausgabenabzugs nach $ 10a übermitteln die Träger der
gesetzlichen Rentenversicherung, die Bundesanstalt für
Arbeit, die Meldebehörden, die Familienkassen und die
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Finanzämter der zentralen Stelle auf Anforderung die bei
ihnenvorhandenen Daten nach $ 89 Abs. 2 auf automati-
siert verarbeitbaren Datenträgernoder durch Datenüber-
tragung. ?Für Zwecke des Satzes 1 darf die zentraleStelle
die ihr nach Satz 1 übermitteltenDaten mit den ihr nach
8 89 Abs. 2 übermitteltenDaten automatisiertabgleichen.
3FührtdieÜberprüfungzueinerÄnderungderermittelten
oder festgesetzten Zulage, ist dies dem Anbieter mitzutei-
len. *st nach dem Ergebnis der Überprüfung der Sonder-
ausgabenabzug nach $ 10aoder die gesonderte Feststel-
lung nach $ 10aAbs. 4 zu ändern, ist dies dem Finanzamt
mitzuteilen.
(2)Die für die Besoldung oder die Amtsbezüge zustän-

dige Stelle oder inden Fällendes $ 10aAbs. 1Satz 1 Nr. 3
der seine Versorgung gewährleistende Arbeitgeber der
rentenversicherungsfreienBeschäftigung hat der zentra-
len Stelle die Daten nach $ 10a Abs. 1a Satz 2 bis zum
31. Januar des dem Beitragsjahr folgenden Kalenderjah-
res auf automatisiert verarbeitbaren Datenträgern oder
durch Datenübertragungzu übermitteln.

892
Bescheinigung

Der Anbieter hat dem Zulageberechtigten jährlich eine
Bescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck
zu erteilenüber
1. die Höhe der imabgelaufenen Beitragsjahr geleisteten

Altersvorsorgebeiträge,
2. die im abgelaufenen Beitragsjahr getroffenen, aufge-

hobenen oder geändertenErmittlungsergebnisse($90)
oder Berechnungsergebnisse ($90a),

3. die Summe der bis zum Ende des abgelaufenen Bei-
tragsjahres dem Altersvorsorgevertraggutgeschriebe-
nenZulagen,

4. die Summe der bis zum Ende des abgelaufenen Bei-
tragsjahres geleistetenAltersvorsorgebeiträge und

5. den Stand des Altersvorsorgevermögens.

892a
Verwendung

für eine eigenen Wohnzwecken
dienende Wohnung im eigenen Haus

(1)!Der Zulageberechtigte kanndas in einemAltersvor-
sorgevertrag gebildete und nach $ 10a oder diesem
Abschnitt geförderte Kapital in Höhe von insgesamt min-
destens 10 000 Euro unmittelbarfür die Anschaffung oder
Herstellung einer zu eigenen Wohnzwecken dienenden
Wohnung in einem im Inland belegenen eigenen Haus
oder einer im Inlandbelegenen, zu eigenenWohnzwecken
dienenden, eigenen Eigentumswohnung verwenden
(Altersvorsorge-Eigenheimbetrag). ?Insgesamt dürfen
höchstens 50 000 Euro nach Satz 1verwendetwerden.
(2) 'Der Zulageberechtigte hat den Altersvorsorge-

Eigenheimbetrag bis zur Vollendung seines 65. Lebens-
jahres beginnend mit dem zweiten auf das Jahr der Ver-
wendung folgenden Jahr auf einen von ihm im Zeitpunkt
der Verwendung zu bestimmenden Altersvorsorgevertrag
in monatlich gleichen Raten jeweils am ersten Tag eines
Monats zurückzuzahlen. ?Zahlungenauf diesen Altersvor-
sorgevertrag gelten bis zur Höhe dieser Monatsraten als
zur Erfüllung der Rückzahlungsverpflichtung geleistet.
3Eine darüber hinausgehende Rückzahlung ist zulässig.
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4Als Zeitpunkt der Verwendung imSinne des Satzes 1 gilt
der Zeitpunkt der Auszahlung des Altersvorsorge-Eigen-
heimbetrags.
(3) Gerät der Zulageberechtigte mit der Rückzahlung

von mehr als zwölf Monatsraten im Sinne des Absatzes 2
Satz 1 in Rückstand, sind die auf den nicht zurückgezahl-
ten Altersvorsorge-Eigenheimbetrag entfallendenZulagen
und die nach $ 10a Abs. 4 gesondert festgestellten Be-
träge zurückzuzahlen.
(4) 1Dientdie Wohnung dem Zulageberechtigten nicht

nur vorübergehend nicht mehrzu eigenenWohnzwecken,
bevor er den Altersvorsorge-Eigenheimbetrag vollständig
zurückgezahlt hat, ist Absatz 3 entsprechend anzuwen-
den. 2Diesgilt auch, wenn der Zulageberechtigteverstirbt,
bevor er den Altersvorsorge-Eigenheimbetrag vollständig
zurückgezahlt hat.3DieSätze 1 und 2 sind nicht anzuwen-
den, wenn
1. der Zulageberechtigte den nicht zurückgezahlten

Altersvorsorge-Eigenheimbetrag innerhalb eines Jah-
res vor und eines Jahres nach Ablauf des Veranla-
gungszeitraums, in dem ihmdie Wohnung letztmalszu
eigenen Wohnzwecken gedient hat, für eine weitere
Wohnung imSinne des Absatzes 1verwendet,

2. der Zulageberechtigte den nicht zurückgezahlten
Altersvorsorge-Eigenheimbetrag innerhalb eines Jah-
res nach Ablauf des Veranlagungszeitraums, in dem
ihm die Wohnung letztmalszu eigenen Wohnzwecken
gedient hat,auf einenauf seinen Namen lautendenzer-
tifiziertenAltersvorsorgevertragzurückzahlt oder

3. der Ehegatte des verstorbenen Zulageberechtigten
Eigentümerder Wohnung imSinne des Absatzes1 ist,
sie ihm zu eigenen Wohnzwecken dient und die Ehe-
gatten imZeitpunktdes Todes des Zulageberechtigten
die Voraussetzungen des 8 26 Abs. 1 erfüllthaben. ?In
diesem Fall tritt der überlebende Ehegatte für die
Anwendung der Absätze 2 bis 4 in die Rechtsstellung
des Zulageberechtigten. 3Er hat einen Altersvorsorge-
vertragfür die weitere Rückzahlung zu bestimmen.

892b
Verfahren bei Verwendung

für eine eigenen Wohnzwecken
dienende Wohnung im eigenen Haus

(1) !Der Zulageberechtigte hat die Verwendung nach
8 92a bei der zentralenStelle zu beantragenund dabei die
notwendigen Nachweise zu erbringen. ?Er hat zu bestim-
men,
1. aus welchen Altersvorsorgeverträgen welche Beträge

ausgezahlt werden sollen und
2. auf welchen Altersvorsorgevertrag die Rückzahlung

nach &92aAbs. 2 erfolgensoll.
(2)!Die zentraleStelle teiltdem Zulageberechtigtenund

den Anbietern der in Absatz 1 Nr. 1 genannten Altersvor-
sorgeverträgemit,welche Beträge förderunschädlich aus-
gezahltwerden können. ?Sie teiltdem Zulageberechtigten
und dem Anbieter des inAbsatz 1 Nr. 2 genanntenAlters-
vorsorgevertragesmit,welche Beträgeder Zulageberech-
tigte nach $ 92a Abs. 2 zurückzuzahlen hat.
(3)!Die Anbieter der inAbsatz 1 Nr. 1genanntenAlters-

vorsorgeverträge dürfen den Altersvorsorge-Eigenheim-
betrag auszahlen, sobald sie die Mitteilung nach Absatz 2
erhaltenhaben. ?2Siehaben der zentralenStelle nach amt-

lich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenübermitt-
lung auf amtlich vorgeschriebenem, maschinell verwert-
barem Datenträgeroder durch amtlich bestimmte Daten-
fernübertragungFolgendes anzuzeigen:
1. den Auszahlungszeitpunkt,
2. die Summe der bis zum Auszahlungszeitpunkt dem

Altersvorsorgevertraggutgeschriebenen Zulagen,
3. die Summe der bis zum Auszahlungszeitpunkt geleis-

tetenAltersvorsorgebeiträge und
4. den Stand des geförderten Altersvorsorgevermögens

imZeitpunktder Auszahlung.
(4)Der Anbieter des inAbsatz 1 Nr. 2 genanntenAlters-

vorsorgevertrages hat die zentrale Stelle unverzüglich zu
benachrichtigen, wenn der Zulageberechtigte mit der
Rückzahlung des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages mit
mehr als zwölf Monatsraten in Rückstand geraten ist, und
ihrden nicht zurückgezahlten Betragmitzuteilen.
(5) !Die zentrale Stelle unterrichtetdas für den Zulage-

berechtigten zuständige Finanzamt darüber, für welche
Wohnung imSinne des $ 92a Abs. 1 der Zulageberechtig-
te einen Altersvorsorge-Eigenheimbetrag verwendet hat.
2Das Finanzamt benachrichtigt die zentrale Stelle, wenn
die Voraussetzungen des $ 92a Abs. 1 nicht oder nicht
mehr erfüllt sind. In den Fällen des $ 92a Abs. 3 und 4
Satz 1 und 2 unterrichtetdie zentraleStelle das zuständige
Finanzamt über die Besteuerungsgrundlagen. *lm Übri-
gen gilt 8 94 Abs. 2 entsprechend.

893
Schädliche Verwendung

(1) !Wird gefördertes Altersvorsorgevermögen nicht
unterden in 8 1Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, 5 und 10 Buchstabe c
des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes ge-
nannten Voraussetzungen an den Zulageberechtigten
ausgezahlt (schädliche Verwendung), sind die auf das
ausgezahlte geförderte Altersvorsorgevermögen entfal-
lendenZulagen und die nach $ 10aAbs. 4 gesondert fest-
gestellten Beträge (Rückzahlungsbetrag)zurückzuzahlen.
2Diesgilt auch bei einerAuszahlung nach Beginn der Aus-
zahlungsphase (8 1 Abs. 1 Nr. 2 des Altersvorsorgever-
träge-Zertifizierungsgesetzes). ®Eine Rückzahlungsver-
pflichtung besteht nicht für den Teil der Zulagen, der auf
nach & 1 Abs. 1 Nr. 6 des Altersvorsorgeverträge-Zertifi-
zierungsgesetzes angespartes gefördertes Altersvorsor-
gevermögen entfällt, wenn es in Form einer Hinterbliebe-
nenrente an die dort genannten Hinterbliebenen ausge-
zahlt wird. *#Satz3 gilt auch für Leistungen im Sinne des
&82Abs. 3 an Hinterbliebenedes Steuerpflichtigen. °Wird
im Fall des Todes des Zulageberechtigten das geförderte
Altersvorsorgevermögen ausgezahlt, gelten die Sätze 1
und 2 entsprechend. $DieVerpflichtung nach Satz 1 ent-
fällt, soweit im Fall des Todes des Zulageberechtigtendas
geförderte Altersvorsorgevermögen auf einen auf den
Namen des Ehegatten lautenden Altersvorsorgevertrag
übertragenwird und im Zeitpunkt des Todes des Zulage-
berechtigtendie Ehegattendie Voraussetzungen des 8 26
Abs. 1 erfüllthaben.
(2) 1Die Übertragung von gefördertem Altersvorsorge-

vermögen auf einen anderen auf den Namen des Zulage-
berechtigten lautenden Altersvorsorgevertrag (8 1 Abs. 1
Satz 1 Nr. 10 Buchstabe b des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes) stellt keine schädliche Verwen-



dung dar. ?Dies gilt sinngemäß inden Fällendes $ 3Abs. 1
Satz 3 Nr. 2 zweite Alternative und $ 4 Abs. 4 des Geset-
zes zur Verbesserung der betrieblichenAltersversorgung,
wenn eine lebenslangeAltersversorgung imSinne des $ 1
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und 5 des Altersvorsorgeverträge-Zer-
tifizierungsgesetzes gewährleistet wird. 3In den übrigen
Fällen der Abfindung von Anwartschaften der betriebli-
chen Altersversorgung gilt dies, soweit das geförderte
Altersvorsorgevermögen zugunsten eines auf den Namen
des Zulageberechtigten lautenden Altersvorsorgevertra-
ges geleistetwird.

894
Verfahren bei schädlicher Verwendung

(1) !In den Fällen des $ 93 Abs. 1 hat der Anbieter der
zentralen Stelle vor der Auszahlung des geförderten
Altersvorsorgevermögens die schädliche Verwendung
nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Daten-
übermittlung auf amtlich vorgeschriebenem maschinell
verwertbaremDatenträgeroder durch amtlich bestimmte
Datenfernübertragung anzuzeigen. ?2Diezentrale Stelle
ermittelt den Rückzahlungsbetrag und teilt diesen dem
Anbieter durch Datensatz mit. 3Der Anbieter hat den
Rückzahlungsbetrag einzubehalten, mit der nächsten
Anmeldung nach $ 90 Abs. 3 anzumelden und an die zen-
trale Stelle abzuführen. 4DerAnbieter hat die einbehalte-
nen und abgeführten Beträge sowie die dem Vertrag bis
zur schädlichen Verwendung gutgeschriebenen Erträge
dem Zulageberechtigten nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck zu bescheinigen und der zentralen Stelle nach
amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenüber-
mittlung auf amtlich vorgeschriebenem maschinell ver-
wertbarem Datenträger oder durch amtlich bestimmte
Datenfernübertragung mitzuteilen. Die zentrale Stelle
unterrichtet das für den Zulageberechtigten zuständige
Finanzamt.
(2) !Eine Festsetzung des Rückzahlungsbetrags erfolgt

durch die zentrale Stelle auf besonderen Antrag des Zu-
lageberechtigten oder sofern die Rückzahlung nach Ab-
satz 1 ganz oder teilweise nicht möglich oder nicht erfolgt
ist.2890Abs.4Satz2 bis5 giltentsprechend.3imRück-
forderungsbescheid sind auf den Rückzahlungsbetrag die
vom Anbieter bereits einbehaltenen und abgeführten
Beträge nach Maßgabe der Bescheinigung nach Absatz 1
Satz 4 anzurechnen. “Der Zulageberechtigte hat den ver-
bleibenden Rückzahlungsbetrag innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe des Rückforderungsbescheids an die
zuständige Kasse zu entrichten.®DieFrist für die Festset-
zung des Rückzahlungsbetrags beträgt vier Jahre und
beginntmitAblauf des Kalenderjahres, indem dieAuszah-
lung imSinne des $ 93 Abs. 1 erfolgt ist.

895
Beendigung der unbeschränkten

Einkommensteuerpflicht des Zulageberechtigten
(1) Endet die unbeschränkte Steuerpflicht des Zulage-

berechtigtendurch Aufgabe des inländischenWohnsitzes
oder gewöhnlichen Aufenthalts oder wird für das Beitrags-
jahr kein Antrag nach $ 1 Abs. 3 gestellt, gelten die $$ 93
und 94 entsprechend.
(2)Auf Antrag des Zulageberechtigten istder Rückzah-

lungsbetrag ($93 Abs. 1 Satz 1)zunächst bis zum Beginn
der Auszahlung (81Abs. 1 Nr. 2 des Altersvorsorgeverträ-

4327

ge-Zertifizierungsgesetzes)zu stunden. 2DieStundung ist
zu verlängern,wenn der Rückzahlungsbetrag mitmindes-
tens 15 vom Hundert der Leistungen aus dem Altersvor-
sorgevertraggetilgtwird. 3Stundungszinsen werden nicht
erhoben. *Die Stundung endet, wenn das geförderte
Altersvorsorgevermögen nicht unterden in8 1Abs. 1 Nr. 4
und 5 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes
genannten Voraussetzungen an den Zulageberechtigten
ausgezahlt wird. Der Stundungsantrag ist über den
Anbieter an die zentrale Stelle zu richten. 6Die zentrale
Stelle teilt ihreEntscheidung auch demAnbieter mit.
(3)!Wird inden Fällen des Absatzes 1die unbeschränk-

te Steuerpflicht erneutbegründetoder derAntrag nach $ 1
Abs. 3 gestellt, ist bei Stundung des Rückzahlungsbetrags
dieser von der zentralen Stelle zu erlassen. 2Wird die un-
beschränkte Steuerpflicht des Zulageberechtigten nach
einer Entsendung im Sinne des $ 4 des Vierten Buches
Sozialgesetzbuch, nach überstaatliichem oder zwi-
schenstaatlichem Recht oder nach einer Zuweisung im
Sinne des $ 123a des Beamtenrechtsrahmengesetzes
erneut begründet, ist die Zulage für die Kalenderjahre der
Entsendung unter den Voraussetzungen der $$ 79 bis 87
und 89 zu gewähren. $DieZulagen sind nach amtlich vor-
geschriebenem Vordruck bis zum Ablauf des zweiten
Kalenderjahres zu beantragen, das auf das Kalenderjahr
folgt, in dem letztmals keine unbeschränkte Steuerpflicht
bestand.

896
Anwendung der Abgabenordnung,

allgemeine Vorschriften
(1)1Aufdie Zulagen und die Rückzahlungsbeträge sind

die für Steuervergütungen geltenden Vorschriften der
Abgabenordnung entsprechend anzuwenden. 2Dies gilt
nicht für $ 163der Abgabenordnung.
(2) !Der Anbieter haftet als Gesamtschuldner neben

dem Zulageempfängerfür die Zulagen und die nach $ 10a
Abs. 4 gesondert festgestellten Beträge, die wegen seiner
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung zu
Unrecht gezahlt, nicht einbehalten oder nicht zurückge-
zahlt worden sind. 2Für die Inanspruchnahme des Anbie-
ters ist die zentraleStelle zuständig.
(3) Die zentrale Stelle hat auf Anfrage des Anbieters

Auskunft über die Anwendung des Abschnitts XI zu
geben.
(4)1Diezentrale Stelle kann beimAnbieter ermitteln,ob

er seine Pflichten erfüllt hat. 2Die 88 193 bis 203 der Ab-
gabenordnung geltensinngemäß. 3AufVerlangender zen-
tralenStelle hat der Anbieter ihr Unterlagen, soweit sie im
Ausland geführt und aufbewahrt werden, verfügbar zu
machen.
(5)DerAnbieter erhältvom Bund oder den Ländern kei-

nen Ersatz für die ihmaus diesem Verfahrenentstehenden
Kosten.
(6) Der Anbieter darf die im Zulageverfahren bekannt

gewordenen Verhältnisse der Beteiligten nur für das Ver-
fahrenverwerten.?Er darf sie ohne Zustimmungder Betei-
ligten nur offenbaren, soweit dies gesetzlich zugelassen
ist.
(7)!Für die Zulage geltendie Strafvorschriftendes $ 370

Abs. 1 bis 4, der 88 371, 375 Abs. 1 und des $&376 sowie
die Bußgeldvorschriften der 88 378, 379Abs. 1 und 4 und
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der 88 383 und 384 der Abgabenordnung entsprechend.
2Für das Strafverfahrenwegen einer Straftat nach Satz 1
sowie der Begünstigung einer Person, die eine solche Tat
begangen hat, geltendie 88 385 bis 408, für das Bußgeld-
verfahrenwegen einerOrdnungswidrigkeit nach Satz 1die
88 409 bis 412 der Abgabenordnung entsprechend.

897
Übertragbarkeit

Das nach $ 10a oder Abschnitt XI geförderte Altersvor-
sorgevermögen einschließlich seiner Erträge, die geför-
derten laufenden Altersvorsorgebeiträge und der An-
spruch auf die Zulage sind nicht übertragbar.

898
Rechtsweg

In öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten über die auf
Grund des Abschnitts XI ergehenden Verwaltungsakte ist
der Finanzrechtsweg gegeben.

899
Ermächtigung

(1)Das Bundesministerium der Finanzen wird ermäch-
tigt, die Vordrucke für die Anträge nach den 88 89 und 95
Abs. 3 Satz 3, für die Anmeldung nach 8 90 Abs. 3 und für
die in den 88 92 und 94 Abs. 1 Satz 4 vorgesehenen
Bescheinigungen zu bestimmen.

(2)'Das Bundesministeriumder Finanzen wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung und dem Bundesministerium
des Innern durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates Vorschriften zur Durchführungdieses Geset-
zes über das Verfahren für die Ermittlung, Festsetzung,
Auszahlung, Rückzahlung und Rückforderung der Zulage
sowie die Rückzahlung und Rückforderung der nach $ 10a
Abs. 4 festgestellten Beträgezu erlassen. 2Hierzugehören
insbesondere
1. Vorschriften über Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs-,

Bescheinigungs- und Anzeigepflichten des Anbieters,
2. Einzelheiten des vorgesehenen Datenaustausches

zwischen den Anbietern, der zentralenStelle, den Trä-
gern der gesetzlichen Rentenversicherung, der Bun-
desanstalt für Arbeit, den Meldebehörden, den Fami-
lienkassen, den für die Besoldung oder die Amts-
bezüge zuständigen Stellen, den Finanzämtern und in
den Fällendes $ 10aAbs. 1Satz 1 Nr. 3 den dieVersor-
gung gewährleistenden Arbeitgeber der rentenver-
sicherungsfreien Beschäftigung, insbesondere über
die nach $ 89 Abs. 2 und $ 91 vorgesehenen Daten-
sätze, die Datenträger und die Art und Weise der
Datenfernübertragungsowie über die Datensicherung
und

3. Vorschriften über Mitteilungspflichten,die für die Ertei-
lung der Bescheinigungen nach $ 22 Nr. 5 Satz 7 und
8 92 erforderlich sind.



Anlage 1
(zu8AdAbs.1)

Tabelle für die Errechnung
des Deckungskapitals für lebenslänglich

laufende Leistungen von Unterstützungskassen
Die Jahresbeiträge der

laufenden Leistungen sind zu
ErreichtesAlter vervielfachenbeiLeistungen

des Leistungsempfängers
(Jahre) an männliche an weibliche

Leistungs- Leistungs-
empfänger mit | empfänger mit

1 2 3
bis 26 11 17

27 bis 29 12 17
30 13 17
31 bis 35 13 16
36 bis 39 14 16
40 bis 46 14 15
47 und 48 14 14
49 bis 52 13 14
53 bis 56 13 13
57 und 58 13 12
59 und 60 12 12
61 bis 63 12 11
64 11 11
65 bis 67 11 10
68 bis 71 10 9
72 bis 74 9 8
75bis 77 8 7
78 8 6
79 bis 81 7 6
82 bis 84 6 5
85 bis 87 5 4
88 4 4
89 und 90 4 3
91 bis 93 3 3
94 3 2
95 undälter 2 2

Anlage 2
(zu$ 43b)

Gesellschaften im Sinne des Artikels 2
der Richtlinie Nr. 90/435/EWG

über das gemeinsame Steuersystem

der Republik Finnland und des Königreichs

(BGBl.1994I1S. 2031)

Richtlinie istjede Gesellschaft, die
1. eine der aufgeführtenFormen aufweist:

nung:

commandite par actions, besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid/societe priveea res-
ponsabilite limit&esowie öffentlich-rechtliche Kör-
perschaften, deren Tätigkeit unter das Privatrecht
fällt;
Gesellschaften dänischen Rechts mit der Bezeich-
nung:
aktieselskab, anpartsselskab;
Gesellschaften deutschen Rechts mit der Bezeich-
nung:
Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, berg-
rechtlicheGewerkschaft;
Gesellschaften finnischen Rechts mit der Bezeich-
nung:
osakeyhtiö/aktiebolag, osuuskunta/andelslag, sää-
stöpankki/sparbank and vakuutusyhtiö/försäkrings-
bolag;
Gesellschaften griechischen Rechts mit der Be-
zeichnung:
AvovvunEtouptlo;
Gesellschaften spanischen Rechts mit der Bezeich-
nung:
sociedad anonima, sociedad comanditaria por
acciones, sociedad de responsabilidad limitada
sowie öÖffentlich-rechtlicheKörperschaften, deren
Tätigkeit unterdas Privatrechtfällt;
Gesellschaften französischen Rechts mit der Be-
zeichnung:
societe anonyme, societe en commandite par
actions, societ@a responsabilit& limit&eesowie die
staatlichen Industrie- und Handelsbetriebe und
-unternehmen;
Gesellschaften irischen Rechts mit der Bezeich-
nung:
public companies limitedby shares or by guarantee,
private companies limited by shares or by guaran-
tee, gemäß den Industrial and Provident Societies
Acts eingetragene Einrichtungen oder gemäß den
Building Societies Acts eingetragene „building
societies“;
Gesellschaften italienischenRechts mitder Bezeich-
nung:
societa per azioni, societa in accomandita per
azioni, societa a responsabilita limitata sowie die
staatlichen und privaten Industrie- und Handels-
unternehmen;
Gesellschaften Iuxemburgischen Rechts mitder Be-
zeichnung:
societe anonyme, societe en commandite par
actions, soci&t&aresponsabilite limitee;
Gesellschaften niederländischen Rechts mit der
Bezeichnung:
naamloze vennootschap, besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid;
Gesellschaften österreichischen Rechts mit der Be-
zeichnung:
Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter
Haftung;



- Gesellschaften portugiesischen Rechts in Form von
Handelsgesellschaften, zivilrechtlichen Handelsge-
sellschaften oder Genossenschaften sowie die
öffentlichen Unternehmen;

- Gesellschaften schwedischen Rechts mit der Be-
zeichnung:
aktiebolag, bankaktiebolag, försäkringsaktiebolag;

- nach dem Recht des Vereinigten Königreichs ge-
gründeteGesellschaften,

auf den steuerlichen Wohnsitz als in diesem Staat
ansässig und auf Grund eines mit einem dritten Staat
geschlossenen Doppelbesteuerungsabkommens in
Bezug auf den steuerlichen Wohnsitz nicht als
außerhalb der Gemeinschaft ansässig betrachtet wird
und

. ohne Wahlmöglichkeit einer der nachstehenden
Steuern
- vennootschapsbelasting/impöt des societes in

Belgien,
- selskabsskat in Dänemark,

- Körperschaftsteuer in Deutschland,
- Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in

Finnland,
—POPOGELIOOSTLATOGVOHLKOVTPOOOHNWVKEPOOKO-
TIKOdBxapaxtıipa:inGriechenland,

- impuesto sobre sociedades inSpanien,
- impöt sur les societes in Frankreich,
- corporation tax in Irland,
- imposta sul reddito delle persone giuridiche in

Italien,
- impöt sur lerevenu des collectivites in Luxemburg,
- vennootschapsbelasting inden Niederlanden,
- Körperschaftsteuer inÖsterreich,
- imposto sobre o rendimentodas pessoas colectivas

in Portugal,
— Statlig inkomstskatt inSchweden,
- Corporation tax imVereinigtenKönigreich
oder irgendeiner Steuer, die eine dieser Steuern
ersetzt, unterliegt,ohne davon befreitzu sein.
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NEUERER

Bekanntmachung

dieFassungderBekanntmachungdesGesetzesvom
7.September1990(BGBl.1S.1898,19911S.808),

Artikel1 des Gesetzesvom23. September1990in
Verbindungmit Anlage I Kapitel IV SachgebietB
Abschnitt II Nr. 16 des Einigungsvertragesvom
31.August1990(BGBi.199011S. 885,974),

des Gesetzes vom 27. September1990 (BGBl. I
S.2110),

Nr.2 desGesetzesvom13.Dezember1990(BGBi.I
S. 2749),

des Gesetzes vom 13. Dezember1990 (BGBi. I
S. 2775),

Gesetzesvom24.Juni 1991(BGBi.IS. 1322),

desGesetzesvom25.Februar1992(BGBi.IS. 297),

desGesetzesvom29.Oktober1992(BGBl.IS. 1814),

desGesetzesvom9.November1992(BGB. 1S.1853),
denam1.Januar 1993in KraftgetretenenArtikel14
desGesetzesvom21.Dezember1992(BGB. 1S.2150,
19931$.169),
den am27. Juni 1993in KraftgetretenenArtikel19
desGesetzesvom23.Juni 1993(BGBi.IS. 944),
denam18.September1993in KraftgetretenenArti-
kel1desGesetzesvom13.September1993(BGBl.I
S. 1569),
den mitWirkungvom 1. September1993 in Kraft
getretenenArtikel 3 Abs. 4 des Gesetzes vom
17.Dezember1993(BGBI.1S.2118),
denam30.Dezember1993inKraftgetretenenArtikel1
des Gesetzes vom 21. Dezember1993 (BGBl. I
S. 2310),
den am 1. Januar 1994in KraftgetretenenArtikel7
des Gesetzes vom 21. Dezember1993 (BGBi. I
S. 2374),
den am 1. Januar 1994in KraftgetretenenArtikel6
Abs.52desGesetzesvom27.Dezember1993(BGBl.I
S. 2378),



denmitWirkungvom1.Januar 1994inKraftgetrete-
nen Artikel 4 des Gesetzes vom 28. Januar 1994
(BGBI.1S.142),
denam1. Januar 1995in KraftgetretenenArtikel26
des Gesetzesvom 26. Mai 1994(BGBl. I S. 1014,
2797),
denam1.Oktober1994in KraftgetretenenArtikel7
desGesetzesvom6.Juni 1994(BGBl.IS. 1184),
denam16.Juni 1994inKraftgetretenenArtikel3des
Gesetzesvom8.Juni 1994(BGBl.1$.1214),
denam1. Juli 1994in KraftgetretenenArtikel7 des
Gesetzesvom23.Juni 1994(BGBl.IS. 1311),
denam1. Juli 1994in KraftgetretenenArtikel1 des
Gesetzesvom24.Juni 1994(BGBi.1S.1395),
denam29.Juli 1994inKraftgetretenenArtikel14des
Gesetzesvom21.Juli 1994(BGBI.IS. 1630),
denam1.August1994in KraftgetretenenArtikel14
desGesetzesvom26.Juli 1994(BGBl.IS. 1749),
denam1. Januar 1995in KraftgetretenenArtikel27
desGesetzesvom29.Juli 1994(BGBl.IS. 1890),
denam1. Januar 1995in KraftgetretenenArtikel12
des Gesetzes vom 14. September1994 (BGBi. I
S. 2325),

Bonn,den16.April1997

denam1.Dezember1994inKraftgetretenenArtikel4
des Gesetzes vom 27. September1994 (BGBl. I
S. 2624),
denam9. November1994in KraftgetretenenArti-
kei 6 des Gesetzesvom28. Oktober1994(BGBi. I
S. 3267),

kel 1 des Gesetzesvom 11.Oktober1995(BGB. I
S. 1250),
denam23. Dezember1995in KraftgetretenenArti-
kel3 desGesetzesvom15.Dezember1995(BGBi.I
S. 1783),
denam23. Dezember1995in KraftgetretenenArti-
kel 2 Nr. 3 des Gesetzes vom 15. Dezember 1995
(BGBI.1$S.1809),

und27desGesetzesvom18.Dezember1995(BGBi.I
S. 1959),

desGesetzesvom7.August1996(BGBl.1S.1254),

kel8des Gesetzesvom20.Dezember1996(BGBl. I
S. 2049).
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I. Steuerpflicht

ll. Einkommen

1. Sachliche Voraus-
setzungen für die Besteuerung

UmfangderBesteuerung,Begriffsbestimmungen
NegativeausländischeEinkünfte

2. Steuerfreie Einnahmen

(weggefallen)
SteuerfreiheitvonZuschlägenfür Sonntags-,Feiertags-
oderNachtarbeit
AnteiligeAbzüge

3. Gewinn
Gewinnbegriffimallgemeinen
Gewinnermittlungszeitraum,Wirtschaftsjahr
Direktversicherung
ZuwendungenanPensionskassen
ZuwendungenanUnterstützungskassen
Gewinn bei Vollkaufleuten und bei bestimmten anderen
Gewerbetreibenden
Bewertung
Pensionsrückstellung
GewinnausderVeräußerungbestimmterAnlagegüter
Gewinn aus der Veräußerungvon Grund und Boden,
Gebäuden sowie von Aufwuchs auf oder Anlagen im
GrundundBodenbei der Ermittlungdes Gewinnsnach
84Abs.3 odernachDurchschnittssätzen
Befristete Rücklage bei Erwerb von Betrieben, deren Fort-
bestandgefährdetist
AbsetzungfürAbnutzungoderSubstanzverringerung
GemeinsameVorschriftenfür erhöhteAbsetzungenund
Sonderabschreibungen
Erhöhte Absetzungen für Einfamilienhäuser, Zweifamilien-
häuserundEigentumswohnungen
ErhöhteAbsetzungenfür Baumaßnahmenan Gebäuden
zurSchaffungneuerMietwohnungen
Erhöhte Absetzungenfür Wirtschaftsgüter,die dem
Umweltschutz dienen
(weggefallen)
Bewertungsfreiheitfür abnutzbareWirtschaftsgüterdes
AnlagevermögensprivaterKrankenhäuser
SonderabschreibungundAnsparabschreibungenzurFör-
derungkleinerundmittlererBetriebe
ErhöhteAbsetzungenbeiGebäudeninSanierungsgebie-
tenundstädtebaulichenEntwicklungsbereichen

88
89
8 9a

8 9b

810
810a
8 10b
810c
8 10d
810e

&10f

$109g

8 10h

8 10i

811
$1la

$11b

812

813
$13a

814
814a

ErhöhteAbsetzungenbeiBaudenkmalen
ErhöhteAbsetzungenfürWohnungenmitSozialbindung

4. Überschuß der Einnahmen
über die Werbungskosten

Einnahmen
Werbungskosten
PauschbeträgefürWerbungskosten

Umsatzsteuerrechtlicher Vorsteuerabzug

5. Sonderausgaben

(weggefallen)
SteuerbegünstigteZwecke
Sonderausgaben-Pauschbetrag,Vorsorgepauschale
Verlustabzug
Steuerbegünstigungder zu eigenenWohnzweckenge-
nutztenWohnungimeigenenHaus
Steuerbegünstigungfür zu eigenenWohnzweckenge-
nutzteBaudenkmaleundGebäudeinSanierungsgebieten
undstädtebaulichenEntwicklungsbereichen
Steuerbegünstigungfür schutzwürdigeKulturgüter,die
weder zur Einkunftserzielungnoch zu eigenenWohn-
zweckengenutztwerden
Steuerbegünstigungder unentgeltlichzu Wohnzwecken
überlassenenWohnungimeigenenHaus
Vorkostenabzugbei einernachdemEigenheimzulagen-
gesetzbegünstigtenWohnung

6. Vereinnahmung und Verausgabung

Sonderbehandlungvon Erhaltungsaufwandbei Gebäu-
deninSanierungsgebietenundstädtebaulichenEntwick-
lungsbereichen
SonderbehandlungvonErhaltungsaufwandbeiBaudenk-
malen

7. Nicht abzugsfähige Ausgaben

8. Die einzelnen Einkunftsarten
a) Land-undForstwirtschaft

($2Abs. 1Satz1 Nr.1)
EinkünfteausLand-undForstwirtschaft
Ermittlungdes Gewinnsaus Land- und Forstwirtschaft
nachDurchschnittssätzen
VeräußerungdesBetriebs
Vergünstigungenbei der Veräußerungbestimmterland-
undforstwirtschaftlicherBetriebe
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815
815a
816
817

$18

819
819a

820

821
$21a

$22
823

824
824a

825
826
$26a
826b
826c

827
828
829
830

831
832
832a
832b
832c
833
$33a
&33b

833c

b) Gewerbebetrieb
(82Abs. 1Satz1Nr.2)

EinkünfteausGewerbebetrieb
VerlustebeibeschränkterHaftung
VeräußerungdesBetriebs

wesentlicherBeteiligung

c) SelbständigeArbeit
($2Abs. 1Satz1 Nr.3)

d) NichtselbständigeArbeit
($2Abs.1 Satz1 Nr.4)

nehmer

e) Kapitalvermögen
($2Abs. 1Satz1 Nr.5)

f) VermietungundVerpachtung
($2Abs. 1Satz1Nr.6)

Pauschalierungdes Nutzungswertsder selbstgenutzten
WohnungimeigenenHaus

g) SonstigeEinkünfte
($2Abs. 1Satz1Nr.7)

ArtendersonstigenEinkünfte
Spekulationsgeschäfte

h) GemeinsameVorschriften

Altersentlastungsbetrag

ill. Veranlagung
Veranlagungszeitraum,Steuererklärungspflicht
VeranlagungvonEhegatten
GetrennteVeranlagungvonEhegatten
ZusammenveranlagungvonEhegatten
BesondereVeranlagungfür den Veranlagungszeitraum
derEheschließung
(weggefallen)
BesteuerungbeifortgesetzterGütergemeinschaft
(weggefallen)
(weggefallen)

N. Tarif
Familienleistungsausgleich
Kinder,Kinderfreibetrag,Haushaltsfreibetrag
Einkommensteuertarif
Progressionsvorbehalt
TarifbegrenzungbeigewerblichenEinkünften
AußergewöhnlicheBelastungen
AußergewöhnlicheBelastunginbesonderenFällen
PauschbeträgefürBehinderte,HinterbliebeneundPflege-
personen
Kinderbetreuungskosten

834 AußerordentlicheEinkünfte
&34a (weggefallen)
&34b SteuersätzebeiaußerordentlichenEinkünftenaus Forst-

wirtschaft

V. Steuerermäßigungen

1. Steuerermäßigung
bei ausländischen Einkünften

834c
&34d AusländischeEinkünfte

2. Steuerermäßigung bei Einkünften
aus Land- und Forstwirtschaft

834e

2a. Steuerermäßigung für Steuerpflichtige
mit Kindern bei Inanspruchnahme

erhöhter Absetzungen für Wohngebäude
oder der Steuerbegünstigungen

für eigengenutztes Wohneigentum
834f

2b. Steuerermäßigung bei Mitgliedsbeiträgen
und Spenden an politische Parteien

und an unabhängige Wählervereinigungen
834g

3. Steuerermäßigung bei
Belastung mit Erbschaftsteuer

835

VI.Steuererhebung

1. Erhebung der Einkommensteuer
EntstehungundTilgungderEinkommensteuer
Ausschluß der Anrechnungvon Körperschaftsteuerin
Sonderfällen
VergütungvonKörperschaftsteuer
Vergütungvon Körperschaftsteuerauf Grundvon Sam-
melanträgen
VergütungvonKörperschaftsteuerinSonderfällen
Vergütungdes Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetragsan
beschränktEinkommensteuerpflichtige
Einkommensteuer-Vorauszahlung
PauschallerungderEinkommensteuerdurchDritte

836
$36a
$36b
836c
836d
&36e

837
837

2. Steuerabzug vom Arbeitslohn
(Lohnsteuer)

ErhebungderLohnsteuer
HöhederLohnsteuer
Lohnsteuerklassen
Lohnsteuertabellen
Lohnsteuerkarte
FreibetragbeimLohnsteuerabzug
Durchführungdes Lohnsteuerabzugsfür unbeschränkt
einkommensteuerpflichtigeArbeitnehmer
Durchführungdes Lohnsteuerabzugsohne Lohnsteuer-
karte
Durchführungdes Lohnsteuerabzugsfürbeschränktein-
kommensteuerpflichtigeArbeitnehmer
PauschallerungderLohnsteuerinbesonderenFällen

838
638a
838b
$38c
839
839a
839b

839c

839d

840



sicherungsleistungen
841 AufzeichnungspflichtenbeimLohnsteuerabzug
8&41a AnmeldungundAbführungderLohnsteuer
&41b AbschlußdesLohnsteuerabzugs
841c ÄnderungdesLohnsteuerabzugs
842 (weggefallen)
842a (weggefallen)
842b Lohnsteuer-JahresausgleichdurchdenArbeitgeber
842c (weggefallen)

nehmerüberlassung
8426 Anrufungsauskunft
&42f Lohnsteuer-Außenprüfung

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

&43 KapitalerträgemitSteuerabzug
&43a BemessungderKapitalertragsteuer

Abs. 1Satz1 Nr.1 bis5, 7und8sowieSatz 2
844a AbstandnahmevomSteuerabzug
8&44bErstattungderKapitalertragsteuer

talgesellschaften
845 AusschlußderErstattungvonKapitalertragsteuer

Satz2

843Abs.1Nr.5
Abs. 1Nr.6

845d MitteilungenandasBundesamtfürFinanzen

4. Veranlagung von Steuerpflichtigen
mit steuerabzugspflichtigen Einkünften

digerArbeit
847 (weggefallen)

VI. (weggefallen)
848 (weggefallen)

VIll. BesteuerungbeschränktSteuerpflichtiger
849 BeschränktsteuerpflichtigeEinkünfte
850 SondervorschriftenfürbeschränktSteuerpflichtige
850a SteuerabzugbeibeschränktSteuerpflichtigen

850b
850c

850d

$506
851
851a
852
853
854
855

856

857

858

859
860
861

862
863
864
865
866
867
868
869

870
gi
$72

873
874
875
876
877
878

IX.SonstigeVorschriften,Bußgeld-,
Ermächtigungs-undSchlußvorschriften

Prüfungsrecht
WertminderungvonAnteilendurchGewinnausschüttun-
gen
BesonderheitenimFall vonDoppelbesteuerungsabkom-
men
Bußgeldvorschriften
Ermächtigung
FestsetzungundErhebungvonZuschlagsteuern
Anwendungsvorschriften
(weggefallen)
(weggefallen)
Schlußvorschriften(Sondervorschriftenfür die Gewinn-
ermittlungnach$4odernachDurchschnittssätzenbeivor
dem1.Juli 1970angeschafftemGrundundBoden)
SondervorschriftenfürSteuerpflichtigeindeminArtikel3
desEinigungsvertragesgenanntenGebiet
BesondereAnwendungsregelnausAnlaßderHerstellung
der Einheit Deutschlands
Weitere Anwendung von Rechtsvorschriften,die vor
Herstellungder Einheit Deutschlandsin dem in Arti-
kel3 des EinigungsvertragesgenanntenGebietgegolten
haben
(weggefallen)
(weggefallen)
(weggefallen)

X. Kindergeld
Anspruchsberechtigte
Kinder
ZusammentreffenmehrererAnsprüche
AndereLeistungenfürKinder
HöhedesKindergeldes,Zahlungszeitraum
Antrag
BesondereMitwirkungspflichten
Überprüfung des Fortbestehens von Anspruchsvoraus-
setzungendurchMeldedaten-Übermittlung
FestsetzungundZahlungdesKindergeldes
Zahlungszeitraum
FestsetzungundZahlungdesKindergeldesanAngehöri-
g8desöffentlichenDienstes
ZahlungdesKindergeldesanandereArbeitnehmer
ZahlungdesKindergeldesinSonderfällen
Aufrechnung
Pfändung
ErstattungvonKostenimVorverfahren
Übergangsregelungen
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I.Steuerpflicht

81
(1)"NatürlichePersonen,die im InlandeinenWohnsitz

oder ihrengewöhnlichenAufenthalthaben,sind unbe-
schränkteinkommensteuerpflichtig.?ZumInlandimSinne
dieses Gesetzesgehört auch der der Bundesrepublik
DeutschlandzustehendeAnteilam Festlandsockel,so-

resuntergrundeserforschtoderausgebeutetwerden.
(2)'Unbeschränkteinkommensteuerpflichtigsindauch

deutscheStaatsangehörige,die
1. im InlandwedereinenWohnsitznoch ihrengewöhn-

lichenAufenthalthabenund
2. zu einerinländischenjuristischenPersondes öffent-

lichenRechts in einemDienstverhältnisstehenund
dafür Arbeitslohn aus einer inländischen öffentlichen
Kasse beziehen,

sowiezu ihremHaushaltgehörendeAngehörige,die die
deutscheStaatsangehörigkeitbesitzenoder keine Ein-
künfteodernurEinkünftebeziehen,dieausschließlichim
Inlandeinkommensteuerpflichtigsind. Dies gilt nur für
natürlichePersonen,die in demStaat, in demsie ihren
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichenAufenthalthaben,
lediglichin einemder beschränktenEinkommensteuer-
pflichtähnlichenUmfangzueinerSteuervomEinkommen
herangezogenwerden.
(3) ‘Auf Antragwerdenauch natürlichePersonenals

unbeschränkteinkommensteuerpflichtigbehandelt,die
imInlandwedereinenWohnsitznochihrengewöhnlichen
Aufenthalt haben, soweit sie inländische Einkünfte im
Sinnedes$ 49 haben.?Diesgiltnur,wennihreEinkünfte
imKalenderjahrmindestenszu90vomHundertderdeut-
schen Einkommensteuerunterliegenoder die nichtder
deutschenEinkommensteuerunterliegendenEinkünfte
nicht mehrals 12000 DeutscheMark im Kalenderjahr
betragen;dieserBetragistzu kürzen,soweitesnachden
VerhältnissenimWohnsitzstaatdesSteuerpflichtigennot-
wendigund angemessenist. °InländischeEinkünfte,die
nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerungnurderHöhenachbeschränktbesteuertwer-
den dürfen, gelten hierbei als nicht der deutschen Einkom-
mensteuerunterliegend.“WeitereVoraussetzungist,daß
die Höhe der nicht der deutschenEinkommensteuer
unterliegendenEinkünftedurcheine Bescheinigungder
zuständigenausländischenSteuerbehördenachgewiesen
wird.°DerSteuerabzugnach$ 50aEStG ist ungeachtet
derSätze1bis4vorzunehmen.
(4) Natürliche Personen, die im Inland weder einen

WohnsitznochihrengewöhnlichenAufenthalthaben,sind
vorbehaltlichderAbsätze2und3unddes$1abeschränkt
einkommensteuerpflichtig,wennsieinländischeEinkünfte
imSinnedes$49haben.

81a
(1) Für Staatsangehörigeeines Mitgliedstaatesder

EuropäischenUnion oder eines Staates, auf den das
Abkommen über den EuropäischenWirtschaftsraum
anwendbarist,dienach$ 1Abs. 1unbeschränkteinkom-
mensteuerpflichtigsindunddieVoraussetzungendes$ 1
Abs. 3 Satz2 bis4 erfüllen,oderdienach$ 1Abs. 3 als
unbeschränkteinkommensteuerpflichtigzu behandeln
sind,giltbeiAnwendungvon8 10Abs.1Nr.1,826Abs.1

Satz1,$ 32Abs.7und$33cAbs. 1hinsichtlichdesEhe-
gattenundderKinderfolgendes:
1. Unterhaltsieistungenan dengeschiedenenoderdau-

emdgetrenntlebendenEhegatten($10Abs. 1 Nr. 1)
sindauchdannals Sonderausgabenabziehbar,wenn
derEmpfängernichtunbeschränkteinkommensteuer-
pflichtigist. "Voraussetzungist, daß der Empfänger
seinenWohnsitz oder gewöhnlichenAufenthaltim
HoheitsgebieteinesanderenMitgliedstaatesderEuro-
päischenUnionoder einesStaateshat,auf den das
Abkommenüber den EuropäischenWirtschaftsraum
Anwendungfindet.WeitereVoraussetzungist,daßdie
Besteuerungder UnterhaltszahlungenbeimEmpfän-
gerdurcheineBescheinigungderzuständigenauslän-
dischenSteuerbehördenachgewiesenwird;

2. der nicht dauerndgetrenntlebendeEhegatteohne
WohnsitzodergewöhnlichenAufenthaltimInlandwird
aufAntragfürdieAnwendungdes $ 26Abs. 1 Satz 1
als unbeschränkteinkommensteuerpflichtigbehan-
delt.?Nummer1Satz2 giltentsprechend.’BeiAnwen-
dungdes$ 1Abs.3 Satz2 istaufdieEinkünftebeider
Ehegattenabzustellenund der Betrag von 12000
DeutscheMarkzuverdoppeln;

3. einHaushaltsfreibetrag($32Abs. 7)wirdauchabge-
zogen,wenndas Kind,fürdas demSteuerpflichtigen
ein Kinderfreibetragoder Kindergeldzusteht,in der
Wohnung des Steuerpflichtigen gemeldet ist, die nicht
im Inlandbelegenist. ?Nummer1 Satz 2 gilt sinn-
gemäß.Weitere Voraussetzungist, daß der Steuer-
pflichtige,fallserverheiratetist,vonseinemEhegatten
dauerndgetrenntlebt;

4. Aufwendungenfür Dienstleistungenzur Betreuung
eineszumHaushalteinesAlleinstehendengehörenden
Kindes ($ 33c Abs. 1) geltenauch dann als außer-
gewöhnlicheBelastung,wenn das Kind nicht unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtigist. Nummer 1
Satz2 giltsinngemäß.®LebtderSteuerpflichtige,falls
erverheiratetist,vonseinemEhegattennichtdauernd
getrennt,ist$33cAbs.5anwendbar.
(2) Für unbeschränkteinkommensteuerpflichtigePer-

sonenimSinnedes$ 1Abs. 2, die dieVoraussetzungen
des$1Abs.3Satz2bis4erfüllen,undfürunbeschränkt
einkommensteuerpflichtigePersonenim Sinne des $ 1
Abs. 3, die die Voraussetzungendes $ 1 Abs. 2 Satz i
Nr.1und2erfüllenundaneinemausländischenDienstort
tätigsind, geltendie Regelungendes Absatzes1 Nr. 2
bis 4 entsprechendmitderMaßgabe,daßaufWohnsitz,
gewöhnlichenAufenthalt,Wohnungoder Haushalt im
StaatdesausländischenDienstortesabzustellenist.

ll. Einkommen

1.SachlicheVoraussetzungenfürdieBesteuerung

82
UmfangderBesteuerung,Begriffsbestimmungen
(1)'DerEinkommensteuerunterliegen

1. EinkünfteausLand-undForstwirtschaft,
2. EinkünfteausGewerbebetrieb,
3. EinkünfteausselbständigerArbeit,
4. EinkünfteausnichtselbständigerArbeit,



5. EinkünfteausKapitalvermögen,
6. EinkünfteausVermietungundVerpachtung,
7. sonstigeEinkünfteimSinnedes$22,
die der Steuerpflichtigewährendseinerunbeschränkten
Einkommensteuerpflichtoder als inländischeEinkünfte
während seiner beschränktenEinkommensteuerpflicht
erzielt.?ZuwelcherEinkunftsartdieEinkünfteimeinzelnen
Fallgehören,bestimmtsichnachden8813bis24.
(2)Einkünftesind

1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und
selbständigerArbeitderGewinn(884bis7k),

2. beidenanderenEinkunftsartenderÜberschußderEin-
nahmenüberdieWerbungskosten(888bis9a).
(3)DieSummederEinkünfte,vermindertumdenAlters-

entlastungsbetragunddenAbzugnach$ 13Abs.3, istder
GesamtbetragderEinkünfte.
(4)DerGesamtbetragderEinkünfte,vermindertumdie

Sonderausgabenund die außergewöhnlichenBelastun-
gen,istdasEinkommen.
(5)"DasEinkommen,vermindertumden Kinderfreibe-

tragnachden8831und32,denHaushaltsfreibetragnach
&32Abs. 7 undumdiesonstigenvomEinkommenabzu-
ziehendenBeträge,ist das zu versteuerndeEinkommen;
diesesbildetdie Bemessungsgrundlagefür die tarifliche
Einkommensteuer. ?Knüpfen andere Gesetze an den
BegriffdeszuversteuerndenEinkommensan,istfürderen
Zweckdas Einkommenin allenFällendes $ 32 umden
Kinderfreibetragzuvermindern.
(6)'DietarifliicheEinkommensteuer,vermindertumden

Entlastungsbetragnach$ 32c,dieanzurechnendenaus-
ländischenSteuernund die Steuerermäßigungen,ver-
mehrtumdie Steuernach$ 34cAbs. 5, die Nachsteuer
nach$ 10Abs.5unddenZuschlagnach83Abs.4Satz2
des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes,ist die festzuset-
zendeEinkommensteuer.?Wurdedas Einkommeninden
Fällendes$31umdenKinderfreibetragvermindert,istfür
dieErmittiungderfestzusetzendenEinkommensteuerdas
KindergelddertariflichenEinkommensteuerhinzuzurech-
nen.
(7) 'Die Einkommensteuerist eine Jahressteuer.Die

GrundlagenfürihreFestsetzungsindjeweilsfüreinKalen-
derjahrzu ermitteln.®Bestehtwährendeines Kalender-
jahrs sowohl unbeschränkteals auch beschränkteEin-
kommensteuerpflicht, so sind die während der be-
schränkten Einkommensteuerpflichterzielten inländi-
schenEinkünftein eineVeranlagungzurunbeschränkten
Einkommensteuerpflicht einzubeziehen.

82a
NegativeausländischeEinkünfte

(1)'NegativeEinkünfte
1. aus einer in einemausländischenStaat belegenen

land- und forstwirtschaftlichen Betriebsstätte,
2. aus einer in einemausländischenStaat belegenen

gewerblichenBetriebsstätte,
3. a) ausdemAnsatzdesniedrigerenTeilwertseineszu

einem BetriebsvermögengehörendenAnteils an
einerKörperschaft,diewederihreGeschäftsleitung
nochihrenSitz imInlandhat(ausländischeKörper-
schaft), oder
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b) aus der Veräußerungoder Entnahmeeines zu
einem BetriebsvermögengehörendenAnteils an
einerausländischenKörperschaftoderausderAuf-
lösungoderHerabsetzungdes Kapitalseineraus-
ländischenKörperschaft,

4. indenFällendes$ 17beieinemAnteilaneinerKapital-
gesellschaft,die weder ihre Geschäftsleitungnoch
ihrenSitzimInlandhat,

5. ausderBeteiligunganeinemHandelsgewerbealsstil-
ler Gesellschafterund aus partiarischenDarlehen,
wennder SchuldnerWohnsitz,Sitz oder Geschäfts-
leitungineinemausländischenStaathat,

6. a) aus der Vermietungoder der Verpachtungvon
unbeweglichemVermögenodervonSachinbegrif-
fen,wenndieseineinemausländischenStaatbele-
gensind,oder

b) aus der Vermietungoder der Verpachtungvon
Schiffen,wenndieseEinkünftenichttatsächlichder
inländischenBesteuerungunterliegen,oder

c) ausdemAnsatzdesniedrigerenTeilwertsoderder
Übertragungeineszu einemBetriebsvermögen
gehörendenWirtschaftsgutsim Sinne der Buch-
stabenaundb,

7. a) ausdemAnsatzdesniedrigerenTeilwerts,derVer-
äußerungoderEntnahmeeineszu einemBetriebs-
vermögengehörendenAnteilsan

b) ausderAuflösungoderHerabsetzungdesKapitals
c) indenFällendes$ 17beieinemAnteilan
einerKörperschaftmitSitz oder Geschäftsleitungim
Inland,soweitdienegativenEinkünfteaufeinender in
denNummern1bis6 genanntenTatbeständezurück-
zuführen sind,

dürfennurmitpositivenEinkünftenderjeweilsselbenArt
aus demselbenStaat, in den Fällender Nummer7 auf
GrundvonTatbeständenderjeweilsselbenArtausdem-
selbenStaat,ausgeglichenwerden;siedürfenauchnicht
nach$10dabgezogenwerden.?DennegativenEinkünften
sind Gewinnminderungengleichgestellt.Soweit die
negativenEinkünftenichtnachSatz1 ausgeglichenwer-
den können, mindern sie die positiven Einkünfte der
jeweilsselbenArt,die derSteuerpflichtigein denfolgen-
denVeranlagungszeiträumenausdemselbenStaat,inden
Fällender Nummer7 auf Grundvon Tatbeständender
jeweilsselbenArt ausdemselbenStaat,erzielt.*DieMin-
derungistnurinsoweitzulässig,alsdienegativenEinkünf-
te in den vorangegangenenVeranlagungszeiträumen
nicht berücksichtigt werden konnten (verbleibende nega-
tive Einkünfte). ‘Die am Schluß eines Veranlagungszeit-
raumsverbleibendennegativenEinkünftesindgesondert
festzustellen;$ 10dAbs.3giltsinngemäß.
(2)‘Absatz1 Satz 1 Nr. 2 ist nichtanzuwenden,wenn

derSteuerpflichtigenachweist,daßdienegativenEinkünf-
teauseinergewerblichenBetriebsstätteimAuslandstam-
men,die ausschließlichoderfastausschließlichdie Her-
stellungoder Lieferungvon Waren,außerWaffen,die
Gewinnungvon Bodenschätzensowie die Bewirkung
gewerblicherLeistungenzum Gegenstandhat, soweit
diese nicht in der Errichtungoder demBetriebvonAn-
lagen,die demFremdenverkehrdienen,oder in derVer-
mietungoderderVerpachtungvonWirtschaftsgüternein-
schließlich der Überlassung von Rechten, Plänen,
Mustern,Verfahren,ErfahrungenundKenntnissenbeste-

«
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hen;dasunmittelbareHalteneinerBeteiligungvonminde-
stenseinemViertelam NennkapitaleinerKapitalgesell-
schaft,dieausschließlichoderfastausschließlichdievor-
genanntenTätigkeitenzumGegenstandhat,sowiediemit
demHaltenderBeteiligunginZusammenhangstehende
Finanzierunggiltals BewirkunggewerblicherLeistungen,
wenndieKapitalgesellschaftwederihreGeschäftsleitung
nochihrenSitz imInlandhat.?Absatz1Satz1Nr.3 und4
ist nichtanzuwenden,wenn der Steuerpflichtigenach-
weist,daßdie in Satz 1 genanntenVoraussetzungenbei
der Körperschaftentwederseit ihrer Gründungoder
währendder letztenfünf Jahre vor und in dem Veran-
lagungszeitraumvorgelegenhaben,indemdienegativen
Einkünftebezogenwerden.
(3)"SindnacheinemAbkommenzur Vermeidungder

DoppelbesteuerungbeieinemunbeschränktSteuerpflich-
tigenaus einerin einemausländischenStaatbelegenen
BetriebsstättestammendeEinkünfteaus gewerblicher
TätigkeitvonderEinkommensteuerzu befreien,so istauf
Antragdes Steuerpflichtigenein Verlust,der sich nach
denVorschriftendesinländischenSteuerrechtsbeidiesen
Einkünftenergibt,bei der Ermittlungdes Gesamtbetrags
derEinkünfteabzuziehen,soweitervomSteuerpflichtigen
ausgeglichenoderabgezogenwerdenkönnte,wenndie
Einkünftenicht von der Einkommensteuerzu befreien
wären,undsoweiter nachdiesemAbkommenzu befrei-
ende positive Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit aus
anderen in diesem ausländischenStaat belegenen
Betriebsstättenübersteigt.?SoweitderVerlustdabeinicht
ausgeglichenwird,istbeiVorliegenderVoraussetzungen
des $ 10dderVerlustabzugzulässig.’DernachdenSät-
zen1 und2 abgezogeneBetragist,soweitsich ineinem
der folgendenVeranlagungszeiträumebei den nachdie-
semAbkommenzu befreiendenEinkünftenausgewerb-
licherTätigkeitaus in diesemausländischenStaatbele-
genen Betriebsstätteninsgesamtein positiverBetrag
ergibt,indembetreffendenVeranlagungszeitraumbeider
Ermittlungdes Gesamtbetragsder Einkünftewiederhin-
zuzurechnen.‘Satz 3 ist nicht anzuwenden,wenn der
Steuerpflichtigenachweist,daß nachden für ihngelten-
den Vorschriftendes ausländischenStaatesein Abzug
vonVerlusteninanderenJahrenalsdemVerlustjahrallge-
meinnicht beanspruchtwerdenkann.°Deram Schluß
einesVeranlagungszeitraumsnachden Sätzen3 und 4
der Hinzurechnungunterliegendeund noch nicht hin-
zugerechnete(verbleibende)Betragistgesondertfestzu-
stellen;$ 10dAbs.3 giltentsprechend.®Indiegesonderte
FeststellungnachSatz5 einzubeziehenist der nach$ 2
Abs. 1 Satz3 und4 desGesetzesübersteuerlicheMaß-
nahmenbei Auslandsinvestitionender deutschenWirt-
schaftvom18.August1969(BGBi.IS. 1214),daszuletzt
durchArtikel8 des Gesetzesvom25. Juli 1988(BGBi. I
S. 1093)geändertwordenist, der Hinzurechnungunter-
liegendeundnochnichthinzugerechneteBetrag.
(4)'Wird eine in einemausländischenStaatbelegene

Betriebsstättein eine Kapitalgesellschaftumgewandelt,
so isteinnachAbsatz3Satz1und2abgezogenerVerlust,
soweiternachAbsatz3 Satz3 nichtwiederhinzugerech-
networdenistodernichtnochhinzuzurechnenist,imVer-
anlagungszeitraumder Umwandlungin entsprechender
Anwendungdes Absatzes3 Satz 3 demGesamtbetrag
der Einkünftehinzuzurechnen.?Satz 1 ist nicht anzu-
wenden,wenn
1. beider umgewandeltenBetriebsstättedieVorausset-

zungendesAbsatzes3Satz4vorgelegenhabenoder

2. der Steuerpflichtigenachweist,daßdie Kapitalgesell-
schaftnachden für sie geltendenVorschrifteneinen
Abzug von Verlustender Betriebsstättenicht bean-
spruchenkann.

2. SteuerfreieEinnahmen
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Steuerfreisind
1. a) Leistungenaus einerKrankenversicherung,aus

einer Pflegeversicherungund aus der gesetz-
lichenUnfaliversicherung,

b) Sachleistungenund Kinderzuschüsseaus den
gesetzlichenRentenversicherungeneinschließ-
lich der SachleistungennachdemGesetzüber
dieAlterssicherungderLandwirte,

c) ÜbergangsgeldnachdemSechstenBuchSozial-
gesetzbuchundGeldleistungennachden8$ 10,
36bis39 desGesetzesüberdieAlterssicherung
derLandwirte,

d) das MutterschaftsgeldnachdemMutterschutz-
gesetz, der Reichsversicherungsordnungund
dem Gesetzüber die Krankenversicherungder
Landwirte,dieSonderunterstützungfür imFami-
lienhaushaltbeschäftigteFrauen,der Zuschuß
zum Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutz-
gesetz sowie der Zuschußnach $ 4a Mutter-
schutzverordnungoder einer entsprechenden
Landesregelung;

2. das Arbeitsiosengeld,das Kurzarbeitergeld,das
Schlechtwettergeld,das Winterausfallgeld,die
Arbeitslosenhilfe,das Unterhaltsgeldund die übri-
gen LeistungennachdemArbeitsförderungsgesetz
unddenentsprechendenProgrammendes Bundes
und der Länder, soweit sie Arbeitnehmernoder
ArbeitsuchendenoderzurFörderungderAusbildung
oder Fortbildungder Empfängergewährtwerden,
sowie Leistungennach $ 55a des Arbeitsförde-
-rungsgesetzes,ausLandesmittelnergänzteLeistun-
gen aus dem EuropäischenSozialfonds,wenn sie
der Aufstockungder Leistungennach $ 55a des
Arbeitsförderungsgesetzesdienen,Leistungenauf
Grundder in$ 141mAbs. 1 und$ 141nAbs. 2 des
ArbeitsförderungsgesetzesgenanntenAnsprüche,
LeistungenaufGrundderin$ 115Abs. 1desZehn-
ten Buches Sozialgesetzbuchin Verbindungmit
8 117Abs.4 Satz1 oder$ 134Abs. 4desArbeitsför-
derungsgesetzes,$ 160Abs. 1 Satz 1 und$ 166a
des ArbeitsförderungsgesetzesgenanntenAnsprü-
che, wenn über das Vermögendes ehemaligen
Arbeitgebersdes Arbeitslosendas Konkursverfah-
ren oder Gesamtvolistreckungsverfahreneröffnet
wordenistodereinerderFälledes$ 141bAbs.3des
Arbeitsförderungsgesetzesvorliegt,undderAlters-
übergangsgeld-Ausgleichsbetragnach $ 249e
Abs.4adesArbeitsförderungsgesetzes;

2a.die Arbeitsiosenbeihilfeund die Arbeitsiosenhilfe
nachdemSoldatenversorgungsgesetz;

3. KapitalabfindungenaufGrunddergesetzlichenRen-
tenversicherungundauf Grundder Beamten-(Pen-
sions-)Gesetze;

4. bei Angehörigender Bundeswehr,des Bundes-
grenzschutzes,der Bereitschaftspolizeider Länder,



der Vollzugspolizeiund der Berufsfeuerwehrder
Länderund Gemeindenund bei Vollzugsbeamten
der Kriminalpolizeides Bundes, der Länder und
Gemeinden
a) der Geldwert der ihnen aus Dienstbeständen

überlassenenDienstkleidung,
b) EinkleidungsbeihilfenundAbnutzungsentschädi-

gungenfür die Dienstkleidungder zum Tragen
oder Bereithaltenvon DienstkleidungVerpflichte-
ten und für dienstlichnotwendigeKleidungs-
stückederVollzugsbeamtenderKriminalpolizei,

c) im EinsatzgewährteVerpflegungoder Verpfle-
gungszuschüsse,

d) der Geldwert der auf Grund gesetzlicher Vor-
schriftengewährtenHeilfürsorge;

die Geld- undSachbezügesowiedie Heilfürsorge,
die SoldatenaufGrunddes $ 1 Abs. 1 Satz 1 des
Wehrsoldgesetzes und Zivildienstleistendeauf
Grunddes835desZivildienstgesetzeserhalten;
Bezüge,dieaufGrundgesetzlicherVorschriftenaus
öffentlichenMitteln versorgungshalberan Wehr-
dienstbeschädigteundZivildienstbeschädigteoder
ihreHinterbliebenen,Kriegsbeschädigte,Kriegshin-
terbliebene und ihnen gleichgestelltePersonen
gezahltwerden,soweitessichnichtumBezügehan-
delt,dieaufGrundderDienstzeitgewährtwerden;
Ausgleichsleistungennach dem Lastenausgleichs-
gesetz,LeistungennachdemFlüchtlingshilfegesetz,
demBundesvertriebenengesetz,demReparations-
schädengesetz,dem Vertriebenenzuwendungsge-
setz, dem NS-Verfolgtenentschädigungsgesetzso-
wie Leistungennach dem Entschädigungsgesetz
undnachdemAusgleichsleistungsgesetz,soweitsie
nichtKapitalerträgeimSinnedes $ 20Abs. 1 Nr.7
undAbs.2 sind;
Geldrenten,Kapitalentschädigungenund Leistun-
genimHeilverfahren,dieaufGrundgesetzlicherVor-
schriften zur Wiedergutmachungnationalsoziali-
stischen Unrechts gewährtwerden. ?Die Steuer-
pflichtvon Bezügenaus einemaus Wiedergutma-
chungsgründenneu begründetenoder wiederbe-
gründetenDienstverhältnissowievonBezügenaus
einemfrüherenDienstverhältnis,dieausWiedergut-
machungsgründenneu gewährtoder wieder ge-
währt werden, bleibt unberührt;
AbfindungenwegeneinervomArbeitgeberveranlaß-
ten oder gerichtlich ausgesprochenen Auflösung des
Dienstverhältnisses,höchstensjedoch24000Deut-
scheMark.?HatderArbeitnehmerdas 50. Lebens-
jahr vollendetund hat das Dienstverhältnisminde-
stens15Jahrebestanden,so beträgtderHöchstbe-
trag 30000 DeutscheMark, hat der Arbeitnehmer
das55.LebensjahrvollendetundhatdasDienstver-
hältnismindestens20 Jahre bestanden,so beträgt
derHöchstbetrag36000DeutscheMark;
ÜbergangsgelderundÜbergangsbeihilfenaufGrund
gesetzlicherVorschriftenwegen Entlassung aus
einemDienstverhältnis;
Bezügeaus öffentlichenMittelnoder aus Mitteln
eineröffentlichenStiftung,diewegenHilfsbedürftig-
keitoderalsBeihilfezudemZweckbewilligtwerden,
die Erziehungoder Ausbildung,die Wissenschaft
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oder Kunst unmittelbarzu fördern.®Darunterfallen
nichtKinderzuschlägeund Kinderbeihilfen,die auf
Grund der Besoldungsgesetze,besondererTarife
oder ähnlicherVorschriftengewährtwerden.°Vor-
aussetzungfür die Steuerfreiheitist, daß der Emp-
fängermitden Bezügennichtzu einerbestimmten
wissenschaftlichenoder künstlerischenGegenlei-
stungoderzu einerArbeitnehmertätigkeitverpflich-
tet wird;
aus einerBundeskasseoderLandeskassegezahlte
Bezüge,dieineinemBundesgesetzoderLandesge-
setzodereineraufbundesgesetzlicheroderlandes-
gesetzlicher Ermächtigungberuhenden Bestim-
mungodervonderBundesregierungodereinerLan-
desregierungals Aufwandsentschädigungfestge-
setztsindundalsAufwandsentschädigungimHaus-
haltsplanausgewiesenwerden.?Dasgleichegiltfür
andereBezüge,diealsAufwandsentschädigungaus
öffentlichenKassenanÖffentlicheDiensteleistende
Personengezahltwerden,soweitnicht festgestellt
wird, daß sie für Verdienstausfalloder Zeitverlust
gewährt werden oder den Aufwand, der dem
Empfängererwächst,offenbarübersteigen;
dieausöffentlichenKassengezahltenReisekosten-
vergütungen,UmzugskostenvergütungenundTren-
nungsgelder. ?Die als Reisekostenvergütungen
gezahltenVergütungenfür Verpflegungsmehrauf-
wendungensind nur insoweitsteuerfrei,als sie die
Pauschbeträgenach$ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 nicht
übersteigen;Trennungsgeldersind nur insoweit
steuerfrei,alssiedienach$9Abs. 1Satz3Nr.5und
Abs.5sowie$4Abs.5Satz1Nr.5abziehbarenAuf-
wendungennichtübersteigen;
ZuschüsseeinesTrägersder gesetzlichenRenten-
versicherungzu denAufwendungeneinesRentners
fürseineKranken-undPflegeversicherung;
Zuwendungen,dieArbeitnehmeranläßlichihrerEhe-
schließungoderderGeburteinesKindesvon ihrem
Arbeitgebererhalten,soweitsie jeweils 700 Deut-
scheMarknichtübersteigen;
die Vergütungen,die Arbeitnehmeraußerhalbdes
öffentlichen Dienstes von ihrem Arbeitgeber zur
Erstattungvon Reisekosten,Umzugskostenoder
Mehraufwendungen bei doppelter Haushaltsführung
erhalten,soweitsie die beruflichveranlaßtenMehr-
aufwendungen,bei Verpflegungsmehraufwendun-
gendiePauschbeträgenach$ 4Abs. 5 Satz1Nr.5
undbei Familienheimfahrtenmitdemeigenenoder
außerhalb des Dienstverhältnisseszur Nutzung
überlassenenKraftfahrzeugdiePauschbeträgenach
8 9Abs. 1Satz3 Nr.4 nichtübersteigen;Vergütun-
genzurErstattungvonMehraufwendungenbeidop-
pelterHaushaltsführungsindnurinsoweitsteuerfrei,
als sie die nach$ 9 Abs. 1 Satz3 Nr. 5 undAbs. 5
sowie $ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 abziehbaren Aufwen-
dungen nicht übersteigen;
ZuschüssezumBeitragnach$32desGesetzesüber
dieAlterssicherungderLandwirte;
dasAufgeldfüreinandieBankfürVertriebeneund
Geschädigte(Lastenausgleichsbank)zugunstendes
Ausgleichsfonds(85Lastenausgleichsgesetz)gege-
benesDarlehen,wenndas Darlehennach8 7f des
GesetzesinderFassungderBekanntmachungvom
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19.

20.

21.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

15.September1953(BGBl. I S. 1355)im Jahr der
HingabealsBetriebsausgabeabzugsfähigwar;
EntschädigungenaufGrunddes Gesetzesüberdie
EntschädigungehemaligerdeutscherKriegsgefan-
gener,
die ausöffentlichenMittelndes Bundespräsidenten
aus sittlichenoder sozialen Gründen gewährten
Zuwendungenan besondersverdientePersonen
oderihreHinterbliebenen;
Zinsenaus Schuldbuchforderungenim Sinne des
&35Abs. 1des AllgemeinenKriegsfolgengesetzesin
der im BundesgesetzblattTeil Ill, Gliederungs-
nummer653-1, veröffentlichtenbereinigtenFas-
sung,
der Ehrensold,der auf Grund des Gesetzesüber
Titel,OrdenundEhrenzeicheninder imBundesge-
setzblattTeil Ill, Gliederungsnummer1132-1,veröf-
fentlichtenbereinigtenFassung, zuletzt geändert
durchGesetzvom24.April 1986(BGBl. I S. 560),
gewährtwird;
die LeistungennachdemHäftlingshilfegesetz,dem
StrafrechtlichenRehabilitierungsgesetz,dem Ver-
waltungsrechtlichenRehabilitierungsgesetzund
demBeruflichenRehabilitierungsgesetz;
Leistungen,dieaufGrunddesBundeskindergeldge-
setzesgewährtwerden;
Entschädigungennach dem Bundes-Seuchenge-
setz;
Aufwandsentschädigungenfür nebenberufliche
Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher
oder für einevergleichbarenebenberuflicheTätig-
keit, für nebenberuflichekünstlerischeTätigkeiten
oder für die nebenberuflichePflege alter, kranker
oderbehinderterMenschenimDienstoderAuftrag
einerinländischenjuristischenPersondes öffentli-
chenRechtsodereinerunter$ 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftsteuergesetzesfallenden Einrichtung
zurFörderunggemeinnütziger,mildtätigerundkirch-
licherZwecke(8852 bis 54 derAbgabenordnung).
2AlsAufwandsentschädigungensindEinnahmenfür

von insgesamt2 400DeutscheMarkimJahr anzu-
sehen;
der Grundbetragder Produktionsaufgaberenteund
dasAusgleichsgeldnachdemGesetzzurFörderung
der Einstellungder landwirtschaftlichenErwerbs-
tätigkeitbiszumHöchstbetragvon36000Deutsche
Mark;
die Aufstockungsbeträgeim Sinnedes &3 Abs. 1
Nr. 1 Buchstabea sowiedie BeiträgeundAufwen-
dungenimSinnedes $ 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabeb
unddes84Abs.2desAltersteilzeitgesetzes;
dasGehaltunddieBezüge,
a) die die diplomatischenVertreterausländischer

Staaten,die ihnenzugewiesenenBeamtenund
die in ihrenDienstenstehendenPersonenerhal-
ten.?DiesgiltnichtfürdeutscheStaatsangehöri-
ge oder für im InlandständigansässigePerso-
nen;

b) der Berufskonsuln,der Konsulatsangehörigen
und ihresPersonals,soweitsie Angehörigedes

Entsendestaatssind.?DiesgiltnichtfürPersonen,
die im Inlandständigansässigsindoderaußer-
halb ihresAmtesoderDiensteseinenBeruf,ein
Gewerbe oder eine andere gewinnbringende
Tätigkeitausüben;

EntschädigungenfürdiebetrieblicheBenutzungvon
Werkzeugeneines Arbeitnehmers(Werkzeuggeld),
soweitsie die entsprechendenAufwendungendes
Arbeitnehmersnichtoffensichtlichübersteigen;
dietypischeBerufskleidung,diederArbeitgebersei-
nemArbeitnehmerunentgeltlichoderverbilligtüber-
läßt;dasselbegilt für eineBarablösungeinesnicht
nur einzelvertraglichenAnspruchs auf Gestellung
vontypischerBerufskleidung,wenndieBarablösung
betrieblichveranlaßtistunddieentsprechendenAuf-
wendungendes Arbeitnehmersnichtoffensichtlich
übersteigt;
die unentgeltlicheoder verbilligteSammelbeförde-
rungeinesArbeitnehmerszwischenWohnungund
ArbeitsstättemiteinemvomArbeitgebergestellten
Kraftfahrzeug,soweit die Sammelbeförderungfür
den betrieblichenEinsatzdes Arbeitnehmersnot-
wendigist;
zusätzlichzum ohnehingeschuldetenArbeitslohn
erbrachteLeistungendes Arbeitgeberszur Unter-
bringungund Betreuungvon nichtschulpflichtigen
KindernderArbeitnehmerin Kindergärtenoderver-
gleichbarenEinrichtungen;
Zuschüssedes Arbeitgebers,die zusätzlichzum
ohnehingeschuldetenArbeitsiohnzu denAufwen-
dungendes Arbeitnehmersfür Fahrtenzwischen
Wohnungund Arbeitsstättemit öffentlichenVer-
kehrsmittelnim Linienverkehrgezahltwerden.?Das
gleichegiltfürdieunentgeltlicheoderverbilligteNut-
zungÖffentlicherVerkehrsmittelimLinienverkehrzu
FahrtenzwischenWohnungund Arbeitsstätte,die
derArbeitnehmeraufGrundseinesDienstverhältnis-
ses zusätzlichzum ohnehingeschuldetenArbeits-
lohninAnspruchnehmenkann;
die Einnahmen der bei der Deutsche Post AG, Deut-
sche Postbank AG oder Deutsche Telekom AG
beschäftigtenBeamten,soweitdieEinnahmenohne
NeuordnungdesPostwesensundder Telekommuni-
kation nach den Nummem11 bis 13 steuerfrei
wären;
Einnahmenfür Leistungenzur Grundpflegeoder
hauswirtschaftlichenVersorgungbis zur Höhedes
Pflegegeldesnach$ 37 des ElftenBuchesSozial-
gesetzbuch,wenndieseLeistungenvonAngehöri-
gendes PflegebedürftigenodervonanderenPerso-
nen,diedamiteinesittlichePflichtimSinnedes$33
Abs. 2 gegenüberdem Pflegebedürftigenerfüllen,
erbrachtwerden.?Entsprechendesgilt, wenn der
PflegebedürftigePflegegeldaus privatenVersiche-
rungsverträgennach den Vorgaben des Eiften
BuchesSozialgesetzbuchodereinePauschalbeihil-
fe nach Beihilfevorschriftenfür häuslichePflege
erhält;
der Unterhaltsbeitragund der Maßnahmebeitrag
nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz,
soweitsiealsZuschußgeleistetwerden;
Sachprämien,die der Steuerpflichtigefür die per-
sönliche Inanspruchnahmevon Dienstleistungen



vonUnternehmenunentgeltlicherhält,diediesezum
Zwecke der Kundenbindungim allgemeinenGe-
schäftsverkehrin einem jedermannzugänglichen
planmäßigenVerfahrengewähren,soweitderWert
der Prämien2 400DeutscheMark im Kalenderjahr
nichtübersteigt;
bis41.(weggefallen);
die Zuwendungen,die auf Grund des Fulbright-
Abkommensgezahltwerden;
der EhrensoldfürKünstlersowieZuwendungenaus
MittelnderDeutschenKünstlerhilfe,wennessichum
BezügeausöffentlichenMittelnhandelt,diewegen
derBedürftigkeitdesKünstlersgezahltwerden;
Stipendien,die unmittelbaraus öffentlichenMitteln
oder von zwischenstaatlichenoder überstaatlichen
Einrichtungen,denendie BundesrepublikDeutsch-
landals Mitgliedangehört,zur Förderungder For-
schungoderzur Förderungder wissenschaftlichen
oder künstlerischenAusbildungoder Fortbildung
gewährtwerden.?DasgleichegiltfürStipendien,die
zu den in Satz i bezeichnetenZweckenvon einer
Einrichtung,dievoneinerKörperschaftdesöffentli-
chen Rechtserrichtetist oder verwaltetwird,oder
von einerKörperschaft,Personenvereinigungoder
VermögensmasseimSinnedes$ 5Abs. 1Nr.9 des
Körperschaftsteuergesetzesgegebenwerden.°Vor-
aussetzungfürdieSteuerfreiheitist,daß
a) die Stipendieneinenfür die Erfüllungder For-

schungsaufgabeoder für die Bestreitungdes
Lebensunterhaltsund die Deckungdes Ausbil-
dungsbedarfserforderlichenBetragnicht über-
steigenundnachdenvondemGebererlassenen
Richtlinienvergebenwerden,

b) der EmpfängerimZusammenhangmitdemSti-
pendium nicht zu einer bestimmtenwissen-
schaftlichenoder künstlerischenGegenleistung
oder zu einerArbeitnehmertätigkeitverpflichtet
ist,

c) beiStipendienzurFörderungderwissenschaftli-
chen oder künstlerischenFortbildungim Zeit-
punktdererstmaligenGewährungeinessolchen
StipendiumsderAbschlußderBerufsausbildung
des Empfängersnicht länger als zehn Jahre
zurückliegt;

(weggefallen);
Bergmannsprämiennach dem Gesetz über Berg-
mannsprämien;
Leistungennach$ 14aAbs.4und$ 14bdesArbeits-
platzschutzgesetzes;
Leistungennach dem Unterhaltssicherungsgesetz,
soweitsienichtnachdessen815Abs.1Satz2steu-
erpflichtig sind;
laufende Zuwendungeneines früheren alliierten
Besatzungssoldatenan seine im Geltungsbereich
des GrundgesetzesansässigeEhefrau,soweit sie
aufdieseZuwendungenangewiesenist;
die Beträge,die derArbeitnehmervomArbeitgeber
erhält,um sie für ihn auszugeben(durchlaufende
Gelder),und die Beträge,durchdie Auslagendes
Arbeitnehmersfür den Arbeitgeberersetztwerden
(Auslagenersatz);
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Trinkgelder,die dem Arbeitnehmervon Dritten
gezahltwerden,ohnedaßeinRechtsanspruchdar-
auf besteht,soweit sie 2400 DeutscheMark im
Kalenderjahrnichtübersteigen;
besondereZuwendungendes Arbeitgebersan den
ArbeitnehmernachnähererMaßgabeeinerRechts-
verordnung,soweites aus sozialenGründenoder
zur Vereinfachungdes Besteuerungsverfahrens
gebotenerscheint,dieZuwendungenganzoderteil-
weisesteuerfreizubelassen;
(weggefallen);
ZinsenausEntschädigungsansprüchenfürdeutsche
AuslandsbondsimSinneder8852bis54desBerei-
nigungsgesetzesfürdeutscheAuslandsbondsinder
im BundesgesetzblattTeil Ill, Gliederungsnummer
4139-2,veröffentlichtenbereinigtenFassung,soweit
sichdieEntschädigungsansprüchegegendenBund
oderdieLänderrichten.?DasgleichegiltfürdieZin-
senausSchuldverschreibungenundSchuldbuchfor-
derungen,dienachden$$9, 10und14desGeset-
zes zur näherenRegelung der Entschädigungs-
ansprüchefürAuslandsbondsin der imBundesge-
setzblattTeil Ill, Gliederungsnummer4139-3,veröf-
fentlichtenbereinigtenFassungvomBundodervon
den Ländernfür Entschädigungsansprücheerteilt
oder eingetragenwerden;
und56.(weggefallen);
die Beträge,die die Künstlersozialkassezugunsten
des nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz
Versichertenaus dem Aufkommenvon Künstler-
sozialabgabeund Bundeszuschußan einenTräger
der Sozialversicherungoder an den Versicherten
zahlt;
dasWohngeldnachdemWohngeldgesetzunddem
Wohngeldsondergesetz,die sonstigenLeistungen
zurSenkungderMieteoderBelastungimSinnedes
&38 des Wohngeldgesetzessowie öffentlicheZu-
schüssezurDeckunglaufenderAufwendungenund
ZinsvorteilebeiDarlehen,dieausöffentlichenHaus-
haltengewährtwerden,für einezu eigenenWohn-
zweckengenutzteWohnungimeigenenHausoder
einezueigenenWohnzweckengenutzteEigentums-
wohnung,derenNutzungwertnichtzubesteuernist,
soweitdie ZuschüsseundZinsvorteiledie Vorteile
aus einer entsprechendenFörderungmit öffentli-
chen Mitteln nach dem ZweitenWohnungsbau-
gesetznichtüberschreiten;
dieZusatzförderungnach$ 88edes ZweitenWoh-
nungsbaugesetzesundnach$ 51fdesWohnungs-
baugesetzesfürdas Saarland,soweitdie Einkünfte
demMieterzuzurechnensind,unddieVorteileaus
einermietweisenWohnungsüberlassungimZusam-
menhangmiteinemArbeitsverhältnis,soweitsiedie
Vorteileaus einerentsprechendenFörderungnach
demZweitenWohnungsbaugesetznichtüberschrei-
ten;
LeistungenausöffentlichenMittelnanArbeitnehmer
des Steinkohlen-,Pechkohlen-und Erzbergbaues,
desBraunkohlentiefbauesundderEisen-undStahl-
industrieaus Anlaß von Stillegungs-,Einschrän-
kungs-, Umstellungs-oder Rationalisierungsmaß-
nahmen;
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61.

62.

88

Leistungennach84Abs. 1Nr.2,8 7Abs.3,889, 10
Abs. 1,8813,15desEntwicklungshelfer-Gesetzes;
Ausgabendes Arbeitgebersfür die Zukunftssiche-
rung des Arbeitnehmers,soweit der Arbeitgeber
dazu nach sozialversicherungsrechtlichenoder
anderengesetzlichenVorschriftenoder nacheiner
aufgesetzlicherErmächtigungberuhendenBestim-
mungverpflichtetist. Den Ausgabendes Arbeit-
gebers für die Zukunftssicherung,die auf Grund
gesetzlicherVerpflichtunggeleistetwerden,werden
gleichgestelltZuschüssedes Arbeitgeberszu den
AufwendungendesArbeitnehmers
a) füreineLebensversicherung,
b) fürdiefreiwilligeVersicherungindergesetzlichen

Rentenversicherung,
c) füreineöffentlich-rechtlicheVersicherungs-oder

VersorgungseinrichtungseinerBerufsgruppe,
wennderArbeitnehmervonderVersicherungspflicht
indergesetzlichenRentenversicherungbefreitwor-
denist.‘DieZuschüssesindnurinsoweitsteuerfrei,
als sie insgesamtbei Befreiungvon der Versiche-
rungspflichtindergesetzlichenRentenversicherung
derAngestelltendieHälfteundbeiBefreiungvonder
Versicherungspflichtin der knappschaftlichenRen-
tenversicherungzweiDrittelderGesamtaufwendun-
gendesArbeitnehmersnichtübersteigenundnicht
höhersindals der Betrag,derals Arbeitgeberanteil
beiVersicherungspflichtindergesetzlichenRenten-
versicherungder Angestelltenoder in der knapp-
schaftlichenRentenversicherungzu zahlen wäre.
“DieSätze2und3geltensinngemäßfürBeiträgedes
Arbeitgeberszu einer Pensionskasse,wenn der
ArbeitnehmerbeidiesemArbeitgebernichtimInland
beschäftigtist und der ArbeitgeberkeineBeiträge
zur gesetzlichenRentenversicherungim Inlandlei-
stet;BeiträgedesArbeitgeberszueinerRentenversi-
cherungauf GrundgesetzlicherVerpflichtungsind
anzurechnen;
(weggefallen);
beiArbeitnehmern,diezu einerinländischenjuristi-
schen Person des öffentlichenRechts in einem
DienstverhältnisstehenunddafürArbeitsiohnaus
einerinländischenÖffentlichenKasse beziehen,die
BezügefüreineTätigkeitimAuslandinsoweit,alssie
denArbeitslohnübersteigen,derdemArbeitnehmer
beieinergleichwertigenTätigkeitamOrtderzahlen-
denöffentlichenKassezustehenwürde;beianderen
für einenbegrenztenZeitraumin das Auslandent-
sandtenArbeitnehmer,diedorteinenWohnsitzoder
ihrengewöhnlichenAufenthalthaben,der ihnenvon
eineminländischenArbeitgebergewährteKaufkraft-
ausgleich,soweiterdenfürvergleichbareAuslands-
dienstbezügenach $ 54 des Bundesbesoldungs-
gesetzeszulässigenBetragnichtübersteigt;
Beiträgedes Trägersder Insolvenzsicherung($ 14
des Gesetzeszur Verbesserungder betrieblichen
AltersversorgunginderimBundesgesetzblattTeilIll,
Gliederungsnummer800-22,veröffentlichtenberei-
nigtenFassung,zuletztgeändertdurchGesetzvom
18. Dezember1989,BGBi. I S. 2261)zugunsten
eines Versorgungsberechtigtenund seiner Hin-
terbliebenenaneinePensionskasseodereinUnter-
nehmender LebensversicherungzurAblösungvon

Verpflichtungen,die derTrägerder Insolvenzsiche-
rung im Sicherungsfallgegenüberdem Versor-
gungsberechtigtenundseinenHinterbliebenenhat.
:Die Leistungen der Pensionskasse oder des
Unternehmensder Lebensversicherungauf Grund
derBeiträgenachSatz1gehörenzudenEinkünften,
zu denendie Versorgungsleistungengehörenwür-
den,dieohneEintrittdes Sicherungsfallszu erbrin-
genwären.Soweit siezudenEinkünftenausnicht-
selbständigerArbeitimSinnedes&19gehören,ist
von ihnenLohnsteuereinzubehalten.‘Für die Erhe-
bungderLohnsteuergeltendiePensionskasseoder
das Unternehmender Lebensversicherungals
ArbeitgeberundderLeistungsempfängeralsArbeit-
nehmer;
Erhöhungendes Betriebsvermögens,die dadurch
entstehen,daßSchuldenzumZweckderSanierung
ganzoderteilweiseerlassenwerden;

67. das Erziehungsgeldnach dem Bundeserziehungs-
geldgesetzundvergleichbareLeistungenderLänder
sowieLeistungenfür KindererziehunganMütterder
Geburtsjahrgängevor1921nachden$$294bis299
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuchund der
Kindererziehungszuschlagnach dem Kindererzie-
hungszuschlagsgesetz;

68. (weggefallen);
69. LeistungenandurchBlutoderBlutprodukteHIV-infi-

zierteoderan AIDS erkranktePersonendurchdas
Programm„HumanitäreSoforthilfe“.

66.

83a
(weggefallen)

$3b
SteuerfreiheitvonZuschlägen

für Sonntags-,Feiertags-oderNachtarbeit
(1)SteuerfreisindZuschläge,die fürtatsächlichgelei-

steteSonntags-,Felertags-oderNachtarbeitnebendem
Grundlohngezahltwerden,soweitsie
1. für Nachtarbeit 25 vom Hundert,
2. vorbehaltlichderNummern3 und4 fürSonntagsarbeit

50vomHundert,
3. vorbehaltlichderNummer4 fürArbeitam31.Dezem-

ber ab 14 Uhr und an den gesetzlichenFeiertagen
125vomHundert,

4. für Arbeit am 24. Dezember ab 14 Uhr, am 25. und
26. Dezember sowie am 1. Mai 150vom Hundert

desGrundlohnsnichtübersteigen.
(2)"GrundlohnistderlaufendeArbeitslohn,derdem

Arbeitnehmerbeiderfür ihnmaßgebendenregelmäßigen
Arbeitszeit für den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum
zusteht;eristineinenStundenlohnumzurechnen."Nacht-
arbeitist dieArbeitinderZeit von20 Uhrbis 6Uhr.?Sonn-
tagsarbeitundFeiertagsarbeitistdieArbeitinderZeitvon
0 Uhrbis 24Uhrdes jeweiligenTages.*Diegesetzlichen
FeiertagewerdendurchdieamOrtderArbeitsstättegel-
tendenVorschriftenbestimmt.
(3)WenndieNachtarbeitvor0 Uhraufgenommenwird,

giltabweichendvondenAbsätzen1und2folgendes:



1. FürNachtarbeitinderZeitvonOUhrbis4 Uhrerhöht
sichderZuschlagssatzauf40vomHundert,

2. als Sonntagsarbeitund Feiertagsarbeitgilt auch die
ArbeitinderZeitvonOUhrbis4UhrdesaufdenSonn-
tagoderFeiertagfolgendenTages.

83c
AnteiligeAbzüge

SoweitAusgabenmitsteuerfreienEinnahmeninunmit-
telbaremwirtschaftlichenZusammenhangstehen,dürfen
sie nicht als Betriebsausgabenoder Werbungskosten
abgezogenwerden.

3. Gewinn

84
Gewinnbegriffimallgemeinen

(1)'Gewinnist der Unterschiedsbetragzwischendem
Betriebsvermögenam Schluß des Wirtschaftsjahrsund
demBetriebsvermögenamSchlußdesvorangegangenen
Wirtschaftsjahrs,vermehrtumdenWertder Entnahmen
und vermindertumdenWertder Einlagen.?Entnahmen
sindalleWirtschaftsgüter(Barentnahmen,Waren,Erzeug-
nisse,NutzungenundLeistungen),diederSteuerpflichti-
gedemBetriebfürsich,fürseinenHaushaltoderfürande-
re betriebsfremdeZweckeimLaufedesWirtschaftsjahrs
entnommenhat. ’Ein Wirtschaftsgutwird nichtdadurch
entnommen,daß der Steuerpflichtigezur Gewinnermitt-
lungnachAbsatz3odernach$13aübergeht.“EineÄnde-
rungderNutzungeinesWirtschaftsguts,die beiGewinn-
ermittlungnachSatz 1 keineEntnahmeist, ist auchbei
GewinnermittlungnachAbsatz3 odernach$&13akeine
Entnahme.°Einlagensind alleWirtschaftsgüter(Barein-
zahlungenundsonstigeWirtschaftsgüter),diederSteuer-
pflichtigedem Betrieb im Laufe des Wirtschaftsjahrs
zugeführthat.*Beider Ermittlungdes Gewinnssind die
VorschriftenüberdieBetriebsausgaben,überdieBewer-
tung und überdie Absetzungfür Abnutzungoder Sub-
stanzverringerungzubefolgen.
(2) ‘Der Steuerpflichtigedarf die Vermögensübersicht

(Bilanz) auch nach ihrer Einreichung beim Finanzamt
ändern,soweit sie den Grundsätzenordnungsmäßiger
Buchführungunter Befolgungder Vorschriftendieses
Gesetzesnichtentspricht.?DarüberhinausisteineÄnde-
rung der Vermögensübersicht(Bilanz)nur mit Zustim-
mungdesFinanzamtszulässig.
(3) ‘Steuerpflichtige,die nicht auf Grund gesetzlicher

Vorschriftenverpflichtetsind,Bücherzuführenundregel-
mäßigAbschlüssezumachen,unddieauchkeineBücher
führenundkeineAbschlüssemachen,könnenalsGewinn
denÜberschußderBetriebseinnahmenüberdieBetriebs-
ausgabenansetzen.?HierbeischeidenBetriebseinnah-
menund Betriebsausgabenaus, die im Namenund für
Rechnungeines anderenvereinnahmtund verausgabt
werden(durchlaufendePosten).Die Vorschriftenüberdie
AbsetzungfürAbnutzungoderSubstanzverringerungsind
zu befolgen.*DieAnschaffungs-oderHerstellungskosten
für nichtabnutzbareWirtschaftsgüterdes Anlagevermö-
genssinderstimZeitpunktderVeräußerungoderEntnah-
me dieser Wirtschaftsgüterals Betriebsausgabenzu
berücksichtigen.*DienichtabnutzbarenWirtschaftsgüter
desAnlagevermögenssindunterAngabedes Tagesder
Anschaffungoder Herstellungund der Anschaffungs-
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oderHerstellungskostenoderdesanderenStellegetrete-
nenWertsinbesondere,laufendzuführendeVerzeichnis-
seaufzunehmen.
(4)BetriebsausgabensinddieAufwendungen,diedurch

denBetriebveranlaßtsind.
(5)'Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den Gewinn

nichtmindern:
1. Aufwendungenfür Geschenke an Personen, die

nichtArbeitnehmerdesSteuerpflichtigensind.Satz 1
gilt nicht, wenn die Anschaffungs-oder Herstel-
lungskostenderdemEmpfängerimWirtschaftsjahr
zugewendetenGegenständeinsgesamt75 Deut-
scheMarknichtübersteigen;

2. Aufwendungenfürdie BewirtungvonPersonenaus
geschäftlichemAnlaß, soweit sie 80 vom Hundert
derAufwendungenübersteigen,die nachderallge-
meinenVerkehrsauffassungals angemessenanzu-
sehenund derenHöhe und betrieblicheVeranlas-
sungnachgewiesensind.?ZumNachweisderHöhe
undderbetrieblichenVeranlassungderAufwendun-
genhatderSteuerpflichtigeschriftlichdiefolgenden
Angabenzumachen:Ort,Tag,TeilnehmerundAnlaß
derBewirtungsowieHöhederAufwendungen.°Hat
die Bewirtungin einerGaststättestattgefunden,so
genügenAngabenzu demAnlaßund den Teilneh-
mernderBewirtung;die Rechnungüberdie Bewir-
tungistbeizufügen;

3. AufwendungenfürEinrichtungendesSteuerpflichti-
gen,soweitsie der Bewirtung,Beherbergungoder
Unterhaltungvon Personen,die nichtArbeitnehmer
des Steuerpflichtigensind, dienen (Gästehäuser)
und sich außerhalbdes Orts eines Betriebsdes
Steuerpflichtigen befinden;

4. Aufwendungenfür Jagd oder Fischerei,für Segel-
jachten oder Motorjachten sowie für ähnliche
Zwecke und für die hiermitzusammenhängenden
Bewirtungen;

5. MehraufwendungenfürdieVerpflegungdesSteuer-
pflichtigen,soweit in den folgendenSätzennichts
anderes bestimmtist. "Wird der Steuerpflichtige
vorübergehendvonseinerWohnungunddemMittel-
punkt seiner dauerhaftangelegtenbetrieblichen
Tätigkeitentferntbetrieblichtätig,istfürjedenKalen-
dertag,an dem der Steuerpflichtigewegendieser
vorübergehendenTätigkeitvonseinerWohnungund
seinemTätigkeitsmittelpunkt
a) 24Stundenabwesendist,einPauschbetragvon

46 Deutsche Mark,
b) weniger als 24 Stunden, aber mindestens

14 Stunden abwesend ist, ein Pauschbetrag von
20DeutscheMark,

c) weniger als 14 Stunden, aber mindestens
8 Stundenabwesendist, ein Pauschbetragvon
10DeutscheMark

abzuziehen;eineTätigkeit,die nach16Uhr begon-
nenundvor8 UhrdesnachfolgendenKalendertags
beendetwird,ohnedaßeineÜbernachtungstattfin-
det, ist mitder gesamtenAbwesenheitsdauerdem
KalendertagderüberwiegendenAbwesenheitzuzu-
rechnen.’WirdderSteuerpflichtigebeiseinerindivi-
duellenbetrieblichenTätigkeittypischerweisenuran
ständig wechseindenTätigkeitsstättenoder auf



einem Fahrzeugtätig, gilt Satz 2 entsprechend;
dabeiist alleindie DauerderAbwesenheitvon der
Wohnungmaßgebend.‘Bei einerTätigkeitimAus-
land tretenan die Stelleder Pauschbeträgenach
Satz2 länderweiseunterschiedlichePauschbeträge,
diefürdie FällederBuchstabena, b undc mit120,
80und40vomHundertderhöchstenAuslandstage-
gelder nach dem Bundesreisekostengesetzvom
Bundesministeriumder Finanzenim Einvernehmen
mitdenoberstenFinanzbehördenderLänderfestge-
setztwerden;dabeibestimmtsichderPauschbetrag
nachdemOrt, denderSteuerpflichtigevor 24 Uhr
Ortszeitzuletzterrreicht,oder,wenndieserOrt im
Inlandliegt,nachdemletztenTätigkeitsortimAus-
land.°BeieinerlängerfristigenvorübergehendenTä-
tigkeitanderselbenTätigkeitöstättebeschränktsich
derpauschaleAbzugnachSatz2 aufdieerstendrei
Monate.°DieAbzugsbeschränkungnachSatz1,die
PauschbeträgenachdenSätzen2 und4 sowiedie
Dreimonatsfristnach Satz 5 geltenauch für den
Abzug von Verpflegungsmehraufwendungenbei
eineraus betrieblichemAnlaßbegründetendoppel-
tenHaushaltsführung;dabeiist für jedenKalender-
taginnerhalbderDreimonatsfrist,andemgleichzei-
tigeineTätigkeitimSinnedesSatzes2 oder3 aus-
geübtwird,nurderjeweilshöchsteinBetrachtkom-
mende Pauschbetragabzuziehenund die Dauer
einer Tätigkeit im Sinne des Satzes 2 an dem
Beschäftigungsort,derzurBegründungderdoppel-
ten Haushaltsführunggeführthat, auf die Dreimo-
natsfristanzurechnen,wennsie ihrunmittelbarvor-
ausgegangenist;
Aufwendungenfür Fahrten des Steuerpflichtigen
zwischenWohnungundBetriebsstättein Höhedes
positivenUnterschiedsbetragszwischen0,03vom
HundertdesinländischenListenpreisesimSinnedes
8 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz2 des KraftfahrzeugsimZeit-
punktderErstzulassungje Kalendermonatfürjeden
Entfernungskilometerunddemsichnach$ 9Abs. 1
Satz3Nr.4 oderAbsatz2ergebendenBetragsowie
AufwendungenfürFamilienheimfahrteninHöhedes
positivenUnterschiedsbetragszwischen0,002vom
HundertdesinländischenListenpreisesimSinnedes
8 6Abs. 1Nr.4 Satz2 fürjedenEntfernungskilome-
terunddemsichnach$9Abs. 1Satz3Nr.5 Satz4
und 5 oderAbsatz 2 ergebendenBetrag;ermittelt
der Steuerpflichtigedie privateNutzungdes Kraft-
fahrzeugsnach$6Abs. 1Nr.4 Satz3, tretenandie
Stelle des mit 0,03 oder 0,002vom Hundertdes
inländischenListenpreisesermitteltenBetragsfür
FahrtenzwischenWohnungundBetriebsstätteund
für Familienheimfahrtendie auf diese Fahrtenent-
fallendentatsächlichenAufwendungen;
Mehraufwendungenwegeneineraus betrieblichem
Anlaß begründetendoppeiten Haushaltsführung,
soweit die doppelte Haushaltsführungüber die
Dauervon zwei Jahren am selbenOrt beibehalten
wird;dieNummern5und6bleibenunberührt;
Aufwendungenfür ein häuslichesArbeitszimmer
sowiedie Kostender Ausstattung.Dies gilt nicht,
wenndie betrieblicheoder beruflicheNutzungdes
Arbeitszimmersmehr als 50 vom Hundert der
gesamtenbetrieblichenund beruflichenTätigkeit
beträgtoderwennfür die betrieblicheoderberufli-
cheTätigkeitkeinandererArbeitsplatzzurVerfügung
steht.*IndiesenFällenwirddieHöhederabziehba-

ren Aufwendungenauf 2400 DM begrenzt;die
Beschränkungder Höhenachgilt nicht,wenndas
Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten
betrieblichenundberuflichenBetätigungbildet;

7. andereals die in den Nummern1 bis 6 und 6b
bezeichnetenAufwendungen,diedieLebensführung
des Steuerpflichtigenoder anderer Personen
berühren,soweitsie nachallgemeinerVerkehrsauf-
fassungalsunangemessenanzusehensind;

8. voneinemGerichtodereinerBehördeimGeltungs-
bereich dieses Gesetzes oder von Organender
EuropäischenGemeinschaftenfestgesetzteGeld-
bußen, Ordnungsgelderund Verwarnungsgelder.
Dasselbe giltfür Leistungenzur ErfüllungvonAuf-
lagenoderWeisungen,die in einemberufsgericht-
lichenVerfahrenerteiltwerden,soweitdieAuflagen
oder Weisungennicht lediglichder Wiedergutma-
chungdesdurchdieTatverursachtenSchadensdie-
nen.®DieRückzahlungvonAusgabenimSinneder
Sätze1 und2 darfdenGewinnnichterhöhen.“Das
Abzugsverbotfür Geldbußengilt nicht,soweitder
wirtschaftlicheVorteil, der durch den Gesetzes-
verstoßBerlangt wurde, abgeschöpftworden ist,
wenndie SteuernvomEinkommenund Ertrag,die
aufdenwirtschaftlichenVorteilentfallen,nichtabge-
zogenwordensind;Satz 3 ist insoweitnichtanzu-
wenden;

Ba.Zinsenauf hinterzogeneSteuernnach $&235 der
Abgabenordnung;

9. Ausgleichszahlungen,dieindenFällender8$14,17
und 18des Körperschaftsteuergesetzesan außen-
stehendeAnteilseignergeleistetwerden;

10. die Zuwendungvon Vorteilensowie damitzusam-
menhängendeAufwendungen,wenn wegen der
Zuwendungoder des Empfangsder Vorteileeine
rechtskräftigeVerurteilungnacheinemStrafgesetz
erfolgtistoderdasVerfahrengemäß88153bis154e
derStrafprozeßordnungeingestelltwordenist,oder
wennwegenderZuwendungoderdesEmpfangsder
ZuwendungeinBußgeldrechtskräftigverhängtwor-
den ist.?DieFinanzbehördeteiltTatsachen,dieden
VerdachteinerTatimSinnedesSatzes1begründen,
der StaatsanwaltschaftoderderOrdnungsbehörde
mit; im Besteuerungsverfahrensind Zwangsmittel
gegenden Steuerpflichtigenzur Ermittlungdieser
Tatsachenunzulässig.

?DasAbzugsverbotgiltnicht,soweitdieindenNummern2
bis4bezeichnetenZweckeGegenstandeinermitGewinn-
absicht ausgeübtenBetätigungdes Steuerpflichtigen
sind.’812Nr.1bleibtunberührt.
(6) Aufwendungenzur Förderung staatspolitischer

Zwecke($10bAbs.2)sindkeineBetriebsausgaben.
(7)‘AufwendungenimSinnedesAbsatzes5Satz1Nr.1

bis5, 6b und7sindeinzelnundgetrenntvondensonsti-
genBetriebsausgabenaufzuzeichnen.?SoweitdieseAuf-
wendungennicht bereits nach Absatz 5 vom Abzug
ausgeschlossensind,dürfensiebeiderGewinnermittlung
nurberücksichtigtwerden,wennsienachSatz 1 beson-
dersaufgezeichnetsind.
(8)FürErhaltungsaufwandbeiGebäudeninSanierungs-

gebieten und städtebaulichenEntwickiungsbereichen
sowiebeiBaudenkmalengeltendie$$ 11aund11bent-
sprechend.



84a
Gewinnermittlungszeitraum,Wirtschaftsjahr

(1)'BeiLand-undForstwirtenundbeiGewerbetreiben-
denistderGewinnnachdemWirtschaftsjahrzuermitteln.
?Wirtschaftsjahrist
1. beiLand-undForstwirtenderZeitraumvom1.Juli bis

zum30. Juni. ?DurchRechtsverordnungkannfür ein-
zeineGruppenvonLand-undForstwirteneinanderer
Zeitraum bestimmt werden, wenn das aus wirt-
schaftlichenGründenerforderlichist;

2. bei Gewerbetreibenden,derenFirmaimHandelsregi-
ster eingetragenist, der Zeitraum,für den sie regel-
mäßigAbschlüssemachen.Die UmstellungdesWirt-
schaftsjahrsauf einenvom Kalenderjahrabweichen-
denZeitraumist steuerlichnurwirksam,wennsie im
EinvernehmenmitdemFinanzamtvorgenommenwird;

3. bei anderenGewerbetreibendendas Kalenderjahr.
Sind sie gleichzeitigbuchführendeLand- und Forst-
wirte,so könnensiemitZustimmungdes Finanzamts
den nachNummer1 maßgebendenZeitraumals
Wirtschaftsjahrfür denGewerbebetriebbestimmen,
wennsiefürdenGewerbebetriebBücherführenund
fürdiesenZeitraumregelmäßigAbschlüssemachen.
(2)Bei Land-undForstwirtenundbeiGewerbetreiben-

den,derenWirtschaftsjahrvomKalenderjahrabweicht,ist
der Gewinn aus Land- und Forstwirtschaftoder aus
Gewerbebetriebbei der Ermittlungdes Einkommensin
folgenderWeisezuberücksichtigen:
1. 'Bei Land- und Forstwirtenist der Gewinndes Wirt-

schaftsjahrsauf das Kalenderjahr,in dem das Wirt-
schaftsjahrbeginnt,undaufdas Kalenderjahr,indem
das Wirtschaftsjahrendet,entsprechenddem zeitli-
chenAnteilaufzuteilen.?Beider Aufteilungsind Ver-
äußerungsgewinneimSinnedes&14auszuscheiden
unddemGewinndesKalenderjahrshinzuzurechnen,in
demsieentstandensind;

2. bei Gewerbetreibendengilt der Gewinn des Wirt-
schaftsjahrsals indemKalenderjahrbezogen,indem
dasWirtschaftsjahrendet.

84b
Direktversicherung

‘DerVersicherungsanspruchaus einerDirektversiche-
rung,die von einemSteuerpflichtigenaus betrieblichem
Anlaßabgeschlossenwird,istdemBetriebsvermögendes
Steuerpflichtigennicht zuzurechnen,soweitam Schluß
desWirtschaftsjahrshinsichtlichderLeistungendesVer-
sicherersdie Person,auf derenLebendie Lebensversi-
cherung abgeschlossenist, oder ihre Hinterbliebenen
bezugsberechtigtsind.?Dasgiltauch,wennder Steuer-
pflichtigedie Ansprücheaus demVersicherungsvertrag
abgetretenoderbeliehenhat,soferner sichderbezugs-
berechtigtenPersongegenüberschriftlichverpflichtet,sie
beiEintrittdesVersicherungsfallsso zu stellen,alsob die
AbtretungoderBeleihungnichterfolgtwäre.

84c
Zuwendungenan Pensionskassen

(1)"Zuwendungenan eine Pensionskassedürfenvon
demUnternehmen,dasdieZuwendungenleistet(Träger-
unternehmen),als Betriebsausgabenabgezogenwerden,

soweitsieaufeinerinderSatzungoderimGeschäftsplan
der Kasse festgelegtenVerpflichtungoder auf einer
Anordnungder Versicherungsaufsichtsbehördeberuhen
oderderAbdeckungvonFehlbeträgenbeiderKassedie-
nen.?Soweitdie allgemeinenVersicherungsbedingungen
unddiefachlichenGeschäftsunterlagenimSinnedes$ 5
Abs. 3 Nr. 2 Halbsatz 2 des Versicherungsaufsichts-
gesetzesnichtzumGeschäftsplangehören,geltendiese
alsTeildesGeschäftsplans.
(2)ZuwendungenimSinnedes Absatzes1 dürfenals

Betriebsausgabennicht abgezogenwerden,soweit die
LeistungenderKasse,wennsievomTrägerunternehmen
unmittelbarerbrachtwürden,beidiesemnichtbetrieblich
veranlaßtwären.

&4d
ZuwendungenanUnterstützungskassen

(1)‘ZuwendungenaneineUnterstützungskassedürfen
vondemUnternehmen,dasdieZuwendungenleistet(Trä-
gerunternehmen),als Betriebsausgabenabgezogenwer-
den, soweit die Leistungender Kasse, wenn sie vom
Trägerunternehmenunmittelbarerbrachtwürden,beidie-
sem betrieblichveranlaßtwären und sie die folgenden
Beträgenichtübersteigen:
1. beiUnterstützungskassen,dielebenslänglichlaufende

Leistungengewähren:
a) das Deckungskapitalfürdie laufendenLeistungen

nach der dem Gesetz als Anlage 1 beigefügten
Tabelle.?Leistungsempfängerist jeder ehemalige
Arbeitnehmerdes Trägerunternehmens,der von
derUnterstützungskasseLeistungenerhält;soweit
die Kasse Hinterbliebenenversorgunggewährt,ist
LeistungsempfängerderHinterbliebeneeinesehe-
maligenArbeitnehmersdes Trägerunternehmens,
dervonderKasseLeistungenerhält.Dem ehemali-
genArbeitnehmerstehenanderePersonengleich,
denenLeistungenderAlters-,Invaliditäts-oderHin-
terbliebenenversorgungausAnlaßihrerehemaligen
TätigkeitfürdasTrägerunternehmenzugesagtwor-
densind;

b) injedemWirtschaftsjahrfürjedenLeistungsanwär-
ter,
aa) wenndieKassenurInvaliditätsversorgungoder

nur Hinterbliebenenversorgunggewährt, je-
weils6vomHundert,

bb) wenn die Kasse Altersversorgungmit oder
ohne Einschluß von Invaliditätsversorgung
oder Hinterbliebenenversorgunggewährt,25
vomHundert

der jährlichenVersorgungsleistungen,die der Lei-
stungsanwärteroder,wennnurHinterbliebenenver-
sorgunggewährtwird,dessenHinterbliebenenach
denVerhältnissenamSchlußdesWirtschaftsjahrs
der Zuwendungim letztenZeitpunktder Anwart-
schaft,spätestensimZeitpunktderVollendungdes
65.Lebensjahrserhaltenkönnen.?Leistungsanwär-
ter ist jederArbeitnehmeroder ehemaligeArbeit-
nehmer des Trägerunternehmens,der von der
UnterstützungskasseschriftlichzugesagteLeistun-
generhaltenkannundamSchlußdesWirtschafts-
jahrs, in dem die Zuwendungerfolgt, das 30.
Lebensjahr vollendet hat; soweit die Kasse nur Hin-



terbliebenenversorgunggewährt,giltalsLeistungs-
anwärter jeder Arbeitnehmer oder ehemalige
Arbeitnehmerdes Trägerunternehmens,der am
Schluß des Wirtschaftsjahrs,in dem die Zuwen-
dungerfolgt,das 30. Lebensjahrvollendethatund
dessen Hinterbliebenedie Hinterbliebenenversor-
gung erhaltenkönnen.®DasTrägerunternehmen
kannbeiderBerechnungnachSatz1stattdesdort
maßgebendenBetrags den Durchschnittsbetrag
dervonderKasseimWirtschaftsjahranLeistungs-
empfängerim Sinne des Buchstabensa Satz 2
gewährtenLeistungenzugrundelegen.‘In diesem
FallsindLeistungsanwärterimSinnedesSatzes2
nurdie Arbeitnehmeroder ehemaligenArbeitneh-
merdes Trägerunternehmens,die amSchlußdes
Wirtschaftsjahrs,in dem die Zuwendungerfolgt,
das 50. Lebensjahrvollendethaben.'DemArbeit-
nehmeroder ehemaligenArbeitnehmerals Lei-
stungsanwärter stehen andere Personen gleich,
denen schriftlichLeistungender Alters-, Invali-
ditäts-oder Hinterbliebenenversorgungaus Anlaß
ihrerTätigkeitfürdasTrägerunternehmenzugesagt
wordensind;

c) den Betragdes Beitrags,den die Kassean einen
Versichererzahlt,soweitsie sichdieMittelfür ihre
Versorgunggsleistungen,die der Leistungsanwärter
oder LeistungsempfängernachdenVerhältnissen
am Schluß des Wirtschaftsjahrsder Zuwendung
erhaltenkann,durchAbschlußeinerVersicherung
verschafft.Bei VersicherungenfüreinenLeistungs-

wenn der Leistungsanwärterdie in Buchstabeb
Satz 2 und 5 genanntenVoraussetzungenerfüllt,
die Versicherung fürdie Dauer bis zu dem Zeitpunkt
abgeschlossenist,fürdenerstmalsLeistungender
Altersversorgungvorgesehen sind, mindestens
jedochbiszudemZeitpunkt,andemderLeistungs-
anwärterdas 55. Lebensjahrvollendethat, und
währenddieserZeitjährlichBeiträgegezahltwer-
den,diederHöhenachgleichbleibenodersteigen.
°Das gleichegilt für Leistungsanwärter,die das
30.Lebensjahrnochnichtvollendethaben,fürLei-
stungender Invaliditäts-oder Hinterbliebenenver-
sorgung,fürLeistungenderAltersversorgungunter
derVoraussetzung,daßdie Leistungsanwartschaft
bereits unverfallbarist. *Ein Abzug ist ausge-
schlossen,wenndieAnsprücheausderVersiche-
rungderSicherungeinesDarlehensdienen.°Liegen
dieVoraussetzungenderSätze1bis4 vor,sinddie
Zuwendungennach den Buchstabena und b in
demVerhältniszu vermindern,indemdie Leistun-
genderKassedurchdieVersicherunggedecktsind;

d) denBetrag,dendie KasseeinemLeistungsanwär-
ter imSinnedes Buchstabensb Satz 2 und5 vor
EintrittdesVersorgungsfallsalsAbfindungfürkünf-
tige Versorgungsleistungengewährtoder den sie
aneinenanderenVersorgungsträgerzahlt,dereine
ihrobliegendeVersorgungsverpflichtungübernom-
menhat.

®Zuwendungendürfen nicht als Betriebsausgaben
abgezogenwerden,wenndas Vermögender Kasse
ohne Berücksichtigung künftiger Versorgungs-
leistungenamSchlußdesWirtschaftsjahrsdaszulässi-
ge Kassenvermögenübersteigt.®Beider Ermittlung
des Vermögensder Kasse ist am Schluß des Wirt-

schaftsjahrsvorhandenerGrundbesitzmit 200 vom
Hundertder Einheitswerteanzusetzen,die zu dem
Feststellungszeitpunktmaßgebendsind, der dem
SchlußdesWirtschaftsjahrsfolgt;Ansprücheauseiner
Versicherungsind mit dem Wert des geschäfts-
planmäßigenDeckungskapitalszuzüglichder Gutha-
benaus BeitragsrückerstattungamSchlußdesWirt-
schaftsjahrsanzusetzen,unddasübrigeVermögenist
mit dem gemeinenWert am Schluß des Wirt-
schaftsjahrszu bewerten.‘ZulässigesKassenvermö-
genistdieSummeausdemDeckungskapitalfüralle
amSchlußdesWirtschaftsjahrslaufendenLeistungen
nachderdemGesetzalsAnlage1beigefügtenTabelle
für LeistungsempfängerimSinnedes Satzes1 Buch-
stabea unddemAchtfachendernachSatz1Buchsta-
be b abzugsfähigenZuwendungen.°Soweitsich die
Kasse die Mittelfür ihre LeistungendurchAbschluß
einerVersicherungverschafft,ist,wenndieVorausset-
zungenfürdenAbzugdesBeitragsnachSatz1Buch-
stabec erfülltsind, zulässigesKassenvermögender
Wert des geschäftsplanmäßigenDeckungskapitals
ausderVersicherungamSchlußdesWirtschaftsjahrs;
indiesemFallistdaszulässigeKassenvermögennach
Satz4 indemVerhältniszuvermindern,indemdieLei-
stungender Kasse durch die Versicherunggedeckt
sind. *Soweitdie Berechnungdes Deckungskapitals
nichtzumGeschäftsplangehört,trittandieStelledes
geschäftsplanmäßigenDeckungskapitalsder nach
&176Abs.3desGesetzesüberdenVersicherungsver-
tragberechneteZeitwert,beimzulässigenKassenver-
mögenohne Berücksichtigungdes Guthabensaus
Beitragsrückerstattung.”Gewährt eine Unterstüt-
zungskassean Stelle von lebenslänglichlaufenden
LeistungeneineeinmaligeKapitalleistung,so gelten
10vomHundertder Kapitalleistungals Jahresbetrag
einerlebenslänglichlaufendenLeistung;

2. bei Kassen, die keine lebenslänglichlaufendenLei-
stungengewähren,für jedesWirtschaftsjahr0,2 vom
Hundertder Lohn-undGehaltssummedesTrägerun-
ternehmens, mindestens jedoch den Betrag der von
derKasseineinemWirtschaftsjahrerbrachtenLeistun-
gen,soweitdieserBetraghöheristalsdieindenvoran-
gegangenenfünf Wirtschaftsjahrenvorgenommenen
ZuwendungenabzüglichderindemgleichenZeitraum
erbrachtenLeistungen.?DieseZuwendungendürfen
nichtals Betriebsausgabenabgezogenwerden,wenn
dasVermögenderKasseamSchlußdesWirtschafts-
jahrsdas zulässigeKassenvermögenübersteigt.’Als
zulässigesKassenvermögenkann1vomHundertder
durchschnittlichenLohn-undGehaltssummeder letz-
tendreiJahreangesetztwerden.‘HatdieKassebereits
10 Wirtschaftsjahrebestanden,darf das zulässige
Kassenvermögenzusätzlichdie Summeder in den
letzten 10 WirtschaftsjahrengewährtenLeistungen
nichtübersteigen.*FürdieBewertungdesVermögens
derKassegiltNummer1Satz3entsprechend.°Beider
BerechnungderLohn-undGehaltssummedesTräger-
unternehmenssindLöhneundGehältervonPersonen,
dievonderKassekeinenichtlebenslänglichlaufenden
Leistungenerhaltenkönnen,auszuscheiden.

®Gewährteine Kasse lebenslänglichlaufendeund nicht
lebenslänglichlaufendeLeistungen,so giltSatz 1 Nr. 1
und 2 nebeneinander.°Leistetein Trägerunternehmen
ZuwendungenanmehrereUnterstützungskassen,so sind
dieseKassenbeiderAnwendungderNummern1 und2
alsEinheitzubehandeln.



(2)"Zuwendungenim Sinnedes Absatzes1 sind von
dem Trägerunternehmenin dem Wirtschaftsjahrals
Betriebsausgabenabzuziehen,in demsie geleistetwer-
den. ?Zuwendungen,die bis zum Ablauf eines Monats
nachAufstellungoderFeststellungderBilanzdesTräger-
unternehmensfür den Schluß eines Wirtschaftsjahrs
geleistetwerden,könnenvon dem Trägerunternehmen
noch für das abgelaufeneWirtschaftsjahrdurch eine
Rückstellunggewinnminderndberücksichtigtwerden.
sÜbersteigendie in einem Wirtschaftsjahrgeleisteten
ZuwendungendienachAbsatz1abzugsfähigenBeträge,
so könnendie übersteigendenBeträge im Wege der
Rechnungsabgrenzungauf die folgenden drei Wirt-
schaftsjahrevorgetragenund im Rahmender für diese
WirtschaftsjahreabzugsfähigenBeträgeals Betriebsaus-
gabenbehandeltwerden.*85Abs.1Satz2 istnichtanzu-
wenden.

85
Gewinn bei Vollkaufleuten und

bei bestimmten anderen Gewerbetreibenden

(1)"BeiGewerbetreibenden,dieaufGrundgesetzlicher
Vorschriftenverpflichtetsind,Bücherzuführenundregel-
mäßigAbschlüssezumachen,oderdieohneeinesolche
VerpflichtungBücherführenundregelmäßigAbschlüsse
machen, ist für den Schluß des Wirtschaftsjahrsdas
Betriebsvermögenanzusetzen($ 4 Abs. 1 Satz 1),das
nach den handelsrechtlichenGrundsätzenordnungs-
mäßigerBuchführungauszuweisenist. ?Steuerrechtliche
WahlrechtebeiderGewinnermittlungsindinÜbereinstim-
mungmitderhandelsrechtlichenJahresbilanzauszuüben.
(2)Für immaterielleWirtschaftsgüterdesAnlagevermö-

gens ist ein Aktivposten nur anzusetzen, wenn sie entgelt-
licherworbenwurden.
(3)"RückstellungenwegenVerletzungfremderPatent-,

Urheber-oderähnlicherSchutzrechtedürfenerstgebildet
werden,wenn
1. der Rechtsinhaber Ansprüche wegen der Rechtsver-

letzunggeltendgemachthatoder
2. mit einer Inanspruchnahme wegen der Rechtsverlet-

zung ernsthaft zu rechnen ist.
?Eine nach Satz 1 Nr. 2 gebildete Rückstellung ist späte-
stensinderBilanzdesdrittenaufihreerstmaligeBildung
folgendenWirtschaftsjahrsgewinnerhöhendaufzulösen,
wennAnsprüchenichtgeltendgemachtwordensind.
(4)RückstellungenfürdieVerpflichtungzueinerZuwen-

dunganläßlicheinesDienstjubiläumsdürfennurgebildet
werden, wenn das Dienstverhältnismindestenszehn
Jahre bestanden hat, das Dienstjubiläum das Bestehen
einesDienstverhältnissesvonmindestensfünfzehnJah-
renvoraussetztunddieZusageschriftlicherteiltist.
(5)‘Als Rechnungsabgrenzungspostensind nuranzu-

setzen

1. auf der AktivseiteAusgabenvor demAbschlußstich-
tag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach
diesemTagdarstellen;

2. auf der Passivseite Einnahmenvor demAbschlußstich-
tag,soweitsieErtragfüreinebestimmteZeitnachdie-
sem Tag darstellen.
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2AufderAktivseite sind ferner anzusetzen
1. alsAufwandberücksichtigteZölleundVerbrauchsteu-

ern,soweitsieaufamAbschlußstichtagauszuweisen-
deWirtschaftsgüterdesVorratsvermögensentfallen,

2. als Aufwand berücksichtigteUmsatzsteuerauf am
AbschlußstichtagauszuweisendeAnzahlungen.
(6)DieVorschriftenüberdie Entnahmenunddie Einla-

gen, überdie Zulässigkeitder Bilanzänderung,überdie
Betriebsausgaben,über die Bewertungund über die
AbsetzungfürAbnutzungoderSubstanzverringerungsind
zubefolgen.

86
Bewertung

(1)Für die Bewertungder einzelnenWirtschaftsgüter,
die nach$ 4 Abs. 1 odernach$ 5 als Betriebsvermögen
anzusetzensind,giltdasFolgende:
1. 'Wirtschaftsgüterdes Anlagevermögens,die der

Abnutzungunterliegen,sindmitden Anschaffungs-
oder Herstellungskosten,vermindertum die Abset-
zungenfürAbnutzungnach$ 7, anzusetzen.*Istder
Teilwertniedriger,so kanndieserangesetztwerden.
Teilwert istderBetrag,deneinErwerberdesganzen
BetriebsimRahmendesGesamtkaufpreisesfür das
einzelneWirtschaftsgutansetzenwürde; dabei ist
davon auszugehen,daß der Erwerberden Betrieb
fortführt. *Bei Wirtschaftsgütern,die bereits am
Schluß des vorangegangenenWirtschaftsjahrszum
AnlagevermögendesSteuerpflichtigengehörthaben,
kann der Steuerpflichtigein den folgendenWirt-
schaftsjahrendenTeilwertauchdannansetzen,wenn
er höher ist als der letzteBilanzansatz;es dürfen
jedoch höchstensdie Anschaffungs-oder Herstel-
lungskostenoderdernachNummer5oder6anderen
StelletretendeWert,vermindertumdieAbsetzungen
fürAbnutzungnach$7,angesetztwerden.

2. "Andereals die in Nummer1 bezeichnetenWirt-
schaftsgüterdesBetriebs(GrundundBoden,Beteili-
gungen, Umlaufvermögen)sind mit den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskostenanzusetzen.*Statt
derAnschaffungs-oderHerstellungskostenkannder
niedrigereTeilwert(Nummer1Satz3)angesetztwer-
den. °Bei Wirtschaftsgütern, die bereits am Schluß
des vorangegangenenWirtschaftsjahrszum Be-
triebsvermögengehörthaben,kannderSteuerpflich-
tige in denfolgendenWirtschaftsjahrendenTeilwert
auchdannansetzen,wenner höheristalsder letzte
Bilanzansatz;es dürfenjedoch höchstensdie An-
schaffungs-oderHerstellungskostenoder der nach
Nummer5oder6anderenStelletretendeWertange-
setzt werden. ‘Bei land- und forstwirtschaftlichen
BetriebenistauchderAnsatzdes höherenTeilwerts
zulässig,wenndasdenGrundsätzenordnungsmäßi-
gerBuchführungentspricht.

2a. "Steuerpflichtige,diedenGewinnnach$ 5 ermitteln,
könnenfürdenWertansatzgleichartigerWirtschafts-
güter des Vorratsvermögensunterstellen,daß die
zuletztangeschafftenoderhergestelltenWirtschafts-
güterzuerstverbrauchtoderveräußertwordensind,
soweitdiesdenhandelsrechtlichenGrundsätzenord-
nungsmäßigerBuchführungentspricht, und kein
Bewertungsabschlagnach$51Abs. 1Nr.2 Buchsta-
be m vorgenommenwird. ?DerVorratsbestandam
Schluß des Wirtschaftsjahrs,das der erstmaligen
Anwendungder BewertungnachSatz 1 vorangeht,
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giltmitseinemBilanzansatzalsersterZugangdes
neuenWirtschaftsjahrs.?Aufeinen im Bilanzansatz
berücksichtigtenBewertungsabschlagnach $ 51
Abs. 1Nr.2 Buchstabem istSatz2 dieserVorschrift
entsprechendanzuwenden.“Von der Verbrauchs-
oderVeräußerungsfolgenachSatz 1kannindenfol-
gendenWirtschaftsjahrennur mit Zustimmungdes
Finanzamtsabgewichenwerden.

3. Verbindlichkeitensind unter sinngemäßerAnwen-
dungderVorschriftenderNummer2anzusetzen.

4. "EntnahmendesSteuerpflichtigenfürsich,fürseinen
HaushaltoderfüranderebetriebsfremdeZweckesind
mit demTeilwertanzusetzen.?DieprivateNutzung
einesKraftfahrzeugsistfürjedenKalendermonatmit
1 vom Hundertdes inländischenListenpreisesim
ZeitpunktderErstzulassungzuzüglichderKostenfür
Sonderausstattungeneinschließlich der Umsatz-
steueranzusetzen.°DieprivateNutzungkannabwei-
chendvonSatz 2mitdenaufdiePrivatfahrtenentfal-
tendenAufwendungenangesetztwerden,wenndie
für das KraftfahrzeuginsgesamtentstehendenAuf-
wendungendurchBelegeunddasVerhältnisderpri-
vatenzu den übrigenFahrtendurchein ordnungs-
gemäßesFahrtenbuchnachgewiesenwerden.“Wird
einWirtschaftsgutunmittelbarnachseinerEntnahme
einernach85Abs.1Nr.9desKörperschaftsteuerge-
setzesvon derKörperschaftsteuerbefreitenKörper-
schaft,PersonenvereinigungoderVermögensmasse
odereinerjuristischenPersondesöffentlichenRechts
zur Verwendungfür steuerbegünstigteZwecke im
Sinne des $ 10bAbs. 1 Satz 1 unentgeltlichÜber-
lassen, so kann die Entnahmemit dem Buchwert
angesetztwerden.“Satz4 giltnichtfürdieEntnahme
vonNutzungenundLeistungen.

5. "EinlagensindmitdemTeilwertfürdenZeitpunktder
Zuführunganzusetzen;siesindjedochhöchstensmit
denAnschaffungs-oderHerstellungskostenanzuset-
zen,wenndaszugeführteWirtschaftsgut
a) innerhalbderletztendreiJahre vordemZeitpunkt

der Zuführungangeschafftoder hergestelltwor-
denistoder

b) einAnteilaneinerKapitalgesellschaftistundder
SteuerpflichtigeanderGesellschaftimSinnedes
$17Abs. 1beteiligtist; $17Abs.2Satz3giltent-
sprechend.

2lstdie Einlageein abnutzbaresWirtschaftsgut,so
sind dieAnschaffungs-oderHerstellungskostenum
Absetzungenfür Abnutzungzu kürzen,die auf den
ZeitraumzwischenderAnschaffungoderHerstellung
desWirtschaftsgutsundderEinlageentfallen."Istdie
EinlageeinWirtschaftsgut,dasvorderZuführungaus
einemBetriebsvermögendes Steuerpflichtigenent-
nommenwordenist,so trittandieStellederAnschaf-
fungs-oderHerstellungskostenderWert,mitdemdie
Entnahmeangesetztwordenist,undandieStelledes
ZeitpunktsderAnschaffungoderHerstellungderZeit-
punktderEntnahme.

6. Bei EröffnungeinesBetriebsist Nummer5 entspre-
chendanzuwenden.

7. BeientgeltliichemErwerbeinesBetriebssinddieWirt-
schaftsgütermitdemTeilwert,höchstensjedochmit
denAnschaffungs-oderHerstellungskostenanzuset-
zen.

(2) 'Die Anschaffungs-oder Herstellungskostenoder
der nachAbsatz 1 Nr. 5oder 6an derenStelle tretende
WertvonabnutzbarenbeweglichenWirtschaftsgüterndes
Anlagevermögens,dieeinerselbständigenNutzungfähig
sind,könnenimWirtschaftsjahrderAnschaffung,Herstel-
lungoderEinlagedesWirtschaftsgutsoderderEröffnung
des Betriebsin vollerHöheals Betriebsausgabenabge-
setztwerden,wenndieAnschaffungs-oderHerstellungs-
kosten,vermindertumeinendarinenthaltenenVorsteuer-
betrag($ 9bAbs. 1),oderdernachAbsatz1 Nr.5oder6
anderenStelletretendeWertfürdaseinzelneWirtschafts-
gut 800 DeutscheMark nicht übersteigen.?EinWirt-
schaftsgutist einerselbständigenNutzungnicht fähig,
wennesnachseinerbetrieblichenZweckbestimmungnur
zusammenmitanderenWirtschaftsgüterndesAnlagever-
mögensgenutztwerdenkannunddieindenNutzungszu-
sammenhangeingefügtenWirtschaftsgütertechnisch
aufeinanderabgestimmtsind. °Dasgilt auch,wenndas
Wirtschaftsgutaus dem betrieblichenNutzungszusam-
menhanggelöstundin einenanderenbetrieblichenNut-
zungszusammenhangeingefügtwerdenkann.‘Satz 1 ist
nurbeiWirtschaftsgüternanzuwenden,dieunterAngabe
desTagesderAnschaffung,HerstellungoderEinlagedes
WirtschaftsgutsoderderEröffnungdes Betriebsundder
Anschaffungs-oder Herstellungskostenoder des nach
Absatz1Nr. 5oder 6 anderenStelletretendenWertsin
einembesonderen,laufendzuführendenVerzeichnisauf-
geführt sind. °Das Verzeichnis braucht nicht geführt zu
werden, wenn diese Angaben aus der Buchführung
ersichtlichsind.

86a
Pensionsrückstellung

(1)Für einePensionsverpflichtungdarfeineRückstel-
lung (Pensionsrückstellung)nur gebildetwerden,wenn
undsoweit
1. der Pensionsberechtigteeinen Rechtsanspruchauf

einmaligeoderlaufendePensionsleistungenhat,
2. die Pensionszusage keine Pensionsleistungenin

Abhängigkeitvon künftigengewinnabhängigenBezü-
gen vorsiehtund keinenVorbehaltenthält,daß die
Pensionsanwartschaftoder die Pensionsleistung
gemindertoderentzogenwerdenkann,oderein sol-
cherVorbehaltsichnuraufTatbeständeerstreckt,bei
derenVorliegennachallgemeinenRechtsgrundsätzen
unterBeachtungbilligenErmessenseineMinderung
oder ein Entzugder Pensionsanwartschaftoder der
Pensionsleistungzulässigist,und

3. diePensionszusageschriftlicherteiltist.
(2) Eine Pensionsrückstellungdarf erstmalsgebildet

werden
1. vor Eintrittdes Versorgungsfallsfür das Wirtschafts-

jahr,indemdiePensionszusageerteiltwird,frühestens
jedochfürdasWirtschaftsjahr,biszudessenMitteder
Pensionsberechtigtedas30.Lebensjahrvollendet,

2. nachEintrittdesVersorgungsfallsfürdasWirtschafts-
jahr,indemderVersorgungsfalleintritt.
(3)'EinePensionsrückstellungdarfhöchstensmitdem

TeilwertderPensionsverpflichtungangesetztwerden.?Als
TeilwerteinerPensionsverpflichtunggilt



1. vor Beendigungdes Dienstverhältnissesdes Pen-
sionsberechtigtenderBarwertderkünftigenPensions-
leistungenamSchlußdes Wirtschaftsjahrsabzüglich
des sich auf denselbenZeitpunktergebendenBar-
werts betragsmäßiggleichbleibenderJahresbeträge.
:Die Jahresbeträgesind so zu bemessen,daß am
Beginndes Wirtschaftsjahrs,in dem das Dienstver-
hältnisbegonnenhat,ihrBarwertgleichdemBarwert
der künftigenPensionsleistungenist; die künftigen
Pensionsleistungensind dabeimitdemBetraganzu-
setzen,dersichnachdenVerhältnissenamBilanz-
stichtagergibt.°EssinddieJahresbeträgezugrundezu
legen,die vom Beginndes Wirtschaftsjahrs,in dem
das Dienstverhältnisbegonnenhat,bis zu deminder
PensionszusagevorgesehenenZeitpunktdes Eintritts
des Versorgungsfallsrechnungsmäßigaufzubringen
sind. “Erhöhungenoder Verminderungender Pen-
sionsleistungennach dem Schluß des Wirtschafts-
jahrs, die hinsichtlichdes ZeitpunktsihresWirksam-
werdensoder ihresUmfangsungewißsind, sind bei
der Berechnungdes Barwerts der künftigenPen-
sionsleistungen und der Jahresbeträge erst zu berück-
sichtigen,wenn sie eingetretensind. °Wirddie Pen-
sionszusageerstnachdemBeginndes Dienstverhält-
nisseserteilt,so ist die Zwischenzeitfür die Berech-
nungder JahresbeträgenurinsoweitalsWartezeitzu
behandeln,als sie in der Pensionszusageals solche
bestimmtist. *Hatdas Dienstverhältnisschonvorder
Vollendungdes30.Lebensjahrsdes Pensionsberech-
tigtenbestanden,so gilt es als zu Beginndes Wirt-
schaftsjahrsbegonnen,bis zu dessenMitteder Pen-
sionsberechtigtedas30.Lebensjahrvollendet;

2. nach Beendigungdes Dienstverhältnissesdes Pen-
sionsberechtigtenunterAufrechterhaltungseinerPen-
sionsanwartschaftodernachEintrittdesVersorgungs-
fallsderBarwertderkünftigenPensionsleistungenam
Schluß des Wirtschaftsjahrs;Nummer1 Satz 4 gilt
sinngemäß.

Bei derBerechnungdesTeilwertsderPensionsverpflich-
tungsindeinRechnungszinsfußvon6 vomHundertund
die anerkanntenRegeln der Versicherungsmathematik
anzuwenden.
(4) 'Eine Pensionsrückstellungdarf in einem Wirt-

schaftsjahrhöchstensumdenUnterschiedzwischendem

schaftsjahrsundamSchlußdes vorangegangenenWirt-
schaftsjahrserhöhtwerden.?IndemWirtschaftsjahr,in
dem mit der Bildungeiner Pensionsrückstellungfrühe-
stensbegonnenwerdendarf(Erstjahr),darfdieRückstel-
lungbiszurHöhedesTeilwertsderPensionsverpflichtung
am Schlußdes Wirtschaftsjahrsgebildetwerden;diese
RückstellungkannaufdasErstjahrunddiebeidenfolgen-
denWirtschaftsjahregleichmäßigverteiltwerden.°’Erhöht
sich in einemWirtschaftsjahrgegenüberdem vorange-
gangenenWirtschaftsjahrderBarwertderkünftigenPen-
sionsleistungenummehrals25vomHundert,so kanndie
für diesesWirtschaftsjahrzulässigeErhöhungder Pen-
sionsrückstellungaufdiesesWirtschaftsjahrunddiebei-
den folgendenWirtschaftsjahregleichmäßigverteiltwer-
den.“AmSchlußdesWirtschaftsjahrs,indemdasDienst-
verhältnisdes PensionsberechtigtenunterAufrechterhal-
tungseinerPensionsanwartschaftendetoderderVersor-
gungsfalleintritt,darfdie Pensionsrückstellungstetsbis
zurHöhedesTeilwertsderPensionsverpflichtunggebildet
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werden;diefürdiesesWirtschaftsjahrzulässigeErhöhung
der PensionsrückstellungkannaufdiesesWirtschaftsjahr
und die beidenfolgendenWirtschaftsjahregleichmäßig
verteiltwerden.
(5)DieAbsätze3 und4 geltenentsprechend,wennder

Pensionsberechtigtezu dem Pensionsverpflichtetenin
einemanderenRechtsverhältnisalseinemDienstverhält-
nissteht.

86b
Gewinnausder

VeräußerungbestimmterAnlagegüter
(1)'Steuerpflichtige,die

Grund und Boden,
AufwuchsaufoderAnlagenimGrundundBodenmitdem
dazugehörigenGrund und Boden,wennder Aufwuchs
oderdieAnlagenzueinemland-undforstwirtschaftlichen
Betriebsvermögengehören,
Gebäude,
abnutzbarebeweglicheWirtschaftsgütermit einer be-
triebsgewöhnlichenNutzungsdauer von mindestens
25Jahren,
Schiffe,
AnteileanKapitalgesellschaftenoder
im Zusammenhangmit einerBetriebsumstellungleben-
desInventarland-undforstwirtschaftlicherBetriebe
veräußern,könnenim Wirtschaftsjahrder Veräußerung
von den Anschaffungs-oder Herstellungskostender in
Satz2 bezeichnetenWirtschaftsgüter,die imWirtschafts-
jahr der Veräußerungoder im vorangegangenenWirt-
schaftsjahrangeschafftoder hergestelltworden sind,
einenBetragbiszurHöhevon50vomHundertdesbeider
Veräußerung entstandenen Gewinns abziehen; bei
Veräußerungvon Grund und Boden, Gebäuden,Auf-
wuchsauf oderAnlagenim Grundund Bodenkannein
Betragbis zur vollenHöhedes beiderVeräußerungent-
standenenGewinns abgezogenwerden; letzteresgilt
auch bei der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesell-
schaftendurchUnternehmensbeteiligungsgesellschaften
imSinnedes Satzes2 Nr. 5. ?DerAbzug ist zulässigbei
denAnschaffungs-oderHerstellungskostenvon
1. abnutzbarenbeweglichenWirtschaftsgütern,
2. Grund und Boden, soweitder Gewinn bei der Ver-

äußerungvonGrundundBodenentstandenist,
3. AufwuchsaufoderAnlagenimGrundundBodenmit

dem dazugehörigenGrund und Boden, wenn der
AufwuchsoderdieAnlagenzu einemland-undforst-
wirtschaftlichenBetriebsvermögengehören, soweit
derGewinnbeiderVeräußerungvonGrundundBoden
oderderVeräußerungvonAufwuchsaufoderAnlagen
imGrundund BodenmitdemdazugehörigenGrund
undBodenentstandenist,

4. Gebäuden,soweit der Gewinnbei der Veräußerung
vonGrundundBoden,vonAufwuchsaufoderAnlagen
imGrundund Bodenmit demdazugehörigenGrund
und Boden, von Gebäuden oder von Anteilenan
Kapitalgesellschaftenentstandenist,oder
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5. Anteilenan Kapitalgesellschaften,die eineUnterneh-
mensbeteiligungsgesellschaftangeschafft hat, die
nach dem Gesetz über Unternehmensbeteiligungs-
gesellschaftenvom 17. Dezember 1986 (BGBl. I
S. 2488)anerkanntist,soweitderGewinnbeiderVer-
äußerungvon Anteilenan Kapitalgesellschaftenent-
standenist. ?DerWiderrufder Anerkennungund der
Verzichtauf die AnerkennunghabenWirkungfür die
Vergangenheit,wennnichtAktienderUnternehmens-
beteiligungsgesellschaftöffentlichangebotenworden
sind.’BescheideüberdieAnerkennung,dieRücknah-
meoderdenWiderrufderAnerkennungundüberdie
Feststellung,ob Aktien der Unternehmensbeteili-
gungsgesellschaftöffentlichangebotenwordensind,
sindGrundlagenbescheideimSinnederAbgabenord-
nung.

®DerAnschaffungoder Herstellungvon Gebäudenoder
SchiffenstehtihreErweiterung,ihr Ausbauoder ihr
Umbaugleich.‘DerAbzugIst indiesemFallnurvondem
Aufwand für die Erweiterung,den Ausbau oder den
UmbauderGebäudeoderSchiffezulässig.
(2) ‘Gewinnim Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist der

Betrag,umden derVeräußerungspreisnachAbzugder
Veräußerungskostenden Buchwertübersteigt,mit dem
das veräußerteWirtschaftsgutimZeitpunktderVeräuße-
runganzusetzengewesenwäre.?Buchwertist derWert,
mitdemeinWirtschaftsgutnach$6anzusetzenist.
(3)"SoweitSteuerpflichtigedenAbzug nachAbsatz 1

nichtvorgenommenhaben,könnensie imWirtschaftsjahr
derVeräußerungeinedensteuerlichenGewinnmindernde
Rücklagebilden.Bis zur HöhedieserRücklagekönnen
sievondenAnschaffungs-oderHerstellungskostenderin
Absatz1Satz2 bezeichnetenWirtschaftsgüter,dieinden
folgendenvierWirtschaftsjahrenangeschafftoderherge-
stelitwordensind, imWirtschaftsjahrihrerAnschaffung
oderHerstellungeinenBetragabziehen;bei demAbzug
geltendie Einschränkungendes Absatzes1 Satz2 Nr. 2
bis5 sowieAbsatz1Satz3und4entsprechend.°DieFrist
von vier Jahren verlängertsich bei neu hergestellten
GebäudenaufsechsJahre,wennmitihrerHerstellungvor
demSchlußdesviertenaufdieBildungderRücklagefol-
gendenWirtschaftsjahrsbegonnenwordenist.“DieRück-
lage ist in Höhe des abgezogenenBetragsgewinner-
höhendaufzulösen.°isteineRücklageamSchlußdesvier-
tenauf ihreBildungfolgendenWirtschaftsjahrsnochvor-
handen,so ist sie in diesemZeitpunktgewinnerhöhend
aufzulösen,soweitnichteinAbzugvondenHerstellungs-
kostenvonGebäudeninBetrachtkommt,mitderenHer-
stellungbiszudiesemZeitpunktbegonnenwordenist;ist
dieRücklageamSchlußdessechstenaufihreBildungfol-
gendenWirtschaftsjahrsnochvorhanden,so istsieindie-
semZeitpunktgewinnerhöhendaufzulösen.
(4) ‘Voraussetzungfür die AnwendungderAbsätze1

und3 ist,daß
1. derSteuerpflichtigedenGewinnnach$ 4 Abs. 1oder

$5 ermittelt,
2. dieveräußertenWirtschaftsgüterimZeitpunktderVer-

äußerungmindestenssechs Jahre ununterbrochen
zum Anlagevermögeneiner inländischenBetriebs-
stättegehörthaben;dieFristvonsechsJahrenentfällt
für lebendesInventarland- und forstwirtschaftlicher
Betriebe,

3. dieangeschafftenoderhergestelltenWirtschaftsgüter
zumAnlagevermögeneinerinländischenBetriebsstät-
tegehören,

4. derbeiderVeräußerungentstandeneGewinnbei der
Ermittlungdes im Inland steuerpflichtigenGewinns
nichtaußerAnsatzbleibtund

5. derAbzugnachAbsatz1 unddie BildungundAuflö-
sungderRücklagenachAbsatz3 inderBuchführung
verfolgtwerdenkönnen.

DerAbzugnachdenAbsätzen1und3ist beiWirtschafts-
gütern, die zu einem land- und forstwirtschaftlichen
Betriebgehörenoder der selbständigenArbeit dienen,
nichtzulässig,wennderGewinnbeiderVeräußerungvon
WirtschaftsgüterneinesGewerbebetriebsentstandenist.
(5)An die StellederAnschaffungs-oderHerstellungs-

kostenimSinnedesAbsatzes1trittindenFällen,indenen
das WirtschaftsgutimWirtschaftsjahrvor der Veräuße-
rungangeschafftoderherstelltwordenist,der Buchwert
amSchlußdesWirtschaftsjahrsderAnschaffungoder
Herstellung.
(6)'IsteinBetragnachAbsatz1oder3 abgezogenwor-

den,sotrittfürdieAbsetzungenfürAbnutzungoderSub-
stanzverringerungoderin denFällendes$ 6 Abs.2 im
Wirtschaftsjahrdes Abzugsder verbleibendeBetragan
dieStellederAnschaffungs-oderHerstellungskosten.?in
denFällendes $ 7Abs. 4 Satz 1 undAbs. 5 sinddie um
den Abzugsbetragnach Absatz 1 oder 3 geminderten
Anschaffungs-oderHerstellungskostenmaßgebend.
(7)SoweiteinenachAbsatz3Satz1gebildeteRücklage

gewinnerhöhendaufgelöstwird, ohne daß ein entspre-
chenderBetragnachAbsatz 3 abgezogenwird, ist der
GewinndesWirtschaftsjahrs,indemdieRücklageaufge-
löstwird,fürjedesvolleWirtschaftsjahr,indemdieRück-
lagebestandenhat,um6 vomHundertdes aufgelösten
Rücklagenbetragszuerhöhen.
(8)‘WerdenWirtschaftsgüterimSinnedes Absatzes1

zum Zweck der Vorbereitungoder Durchführungvon
städtebaulichenSanierungs- oder Entwicklungsmaß-
nahmenan einender in Satz 3 bezeichnetenErwerber
übertragen,sind die Absätze1 bis 7 mit der Maßgabe
anzuwenden,daß
1. dieFristendesAbsatzes3 Satz2,3 und5 sichjeweils

umdreiJahreverlängernund
2. an die Stelleder in Absatz4 Nr.2 bezeichnetenFrist

vonsechsJahreneineFristvonzweiJahrentritt.
Satz 1 Nr. 1 giltnichtfür denAbzugvon denAnschaf-
fungs-oderHerstellungskostenvonAnteilenanKapital-
geselischaftenoderSchiffen.?ErwerberimSinnedesSat-
zes 1 sind Gebietskörperschaften,Gemeindeverbände,
VerbändeimSinnedes 8 166Abs.4desBaugesetzbuchs,
Planungsverbändenach$ 205des Baugesetzbuchs,Sa-
nierungsträgernach $ 157 des Baugesetzbuchs,Ent-
wicklungsträgernach$ 167des Baugesetzbuchssowie
Erwerber,die städtebaulicheSanierungsmaßnahmenals
Eigentümerselbstdurchführen($ 147Abs. 2 und$ 148
Abs.1 Baugesetzbuch).
(9)Absatz8 istnuranzuwenden,wenndienachLandes-

rechtzuständigeBehördebescheinigt,daßdieÜbertra-
gungderWirtschaftsgüterzumZweckderVorbereitung
oderDurchführungvonstädtebaulichenSanierungs-oder
EntwicklungsmaßnahmenaneinenderinAbsatz8 Satz3
bezeichnetenErwerbererfolgtist.



86c
GewinnausderVeräußerung

vonGrundundBoden,Gebäudensowie
vonAufwuchs aufoderAnlagenimGrund
undBodenbeider ErmittlungdesGewinns

nach$4Abs. 3odernachDurchschnittssätzen
(1)8 6bmitAusnahmedes8 6bAbs. 4 Nr. 1 istmitder

folgendenMaßgabeentsprechendanzuwenden,wenn
derGewinnnach84Abs.3 oderdieEinkünfteausLand-
und Forstwirtschaftnach Durchschnittssätzenermittelt
werden:
1. DerAbzug nach$ 6b Abs. 1 und 3 ist nur zulässig,

soweitderGewinnentstandenistbeiderVeräußerung
von
Grund und Boden,
Gebäuden oder
AufwuchsaufoderAnlagenimGrundundBodenmit
demdazugehörigenGrundundBoden,wennderAuf-
wuchsoderdieAnlagenzu einemland-undforstwirt-
schaftlichenBetriebsvermögengehören.

2. Soweitnach$ 6bAbs. 3 eineRücklagegebildetwer-
denkann,ist ihreBildungalsBetriebsausgabe(Abzug)
undihreAuflösungalsBetriebseinnahme(Zuschlag)zu
behandeln;der ZeitraumzwischenAbzug und Zu-
schlaggiltalsZeitraum,in demdieRücklagebestan-
denhat.
(2)VoraussetzungfürdieAnwendungdes Absatzes1

ist,daßdieWirtschaftsgüter,beideneneinAbzugvonden
Anschaffungs-oder Herstellungskostenoder von dem
Wert nach $&6b Abs. 5 vorgenommenworden ist, in
besondere,laufendzuführendeVerzeichnisseaufgenom-
menwerden.?Inden Verzeichnissensind der Tag der
Anschaffungoder Herstellung,die Anschaffungs-oder
Herstellungskosten,derAbzugnach$ 6bAbs. 1 und3 in
VerbindungmitAbsatz1,dieAbsetzungenfürAbnutzung,
dieAbschreibungensowiedieBeträgenachzuweisen,die
nach$ 6b Abs. 3 in VerbindungmitAbsatz 1 Nr. 2 als
Betriebsausgaben (Abzug) oder Betriebseinnahmen
(Zuschlag)behandeltwordensind.

86d
BefristeteRücklagebeiErwerb

vonBetrieben,derenFortbestandgefährdetist
(1) ‘Steuerpflichtige,die auf Grund eines nach dem

30. September 1982 rechtswirksam abgeschlossenen
obligatorischenVertragsoder gleichstehendenRechts-
aktsvordem1.Januar 1987KapitalanlagenimSinnedes
Absatzes2 vornehmen,könnenim Wirtschaftsjahrder
KapitalanlageeinedenGewinnminderndeRücklagebil-
den. ?DieRücklagedarf 30 vom Hundertder Anschaf-
fungskostender Kapitalanlagenicht übersteigen.°’Wird
nachAbsatz3Nr.1Buchstabeebescheinigt,daßdieUm-
satzerlöseoderdieanderenStelletretendeBezugsgröße
des Unternehmenswenigerals 50 MillionenDeutsche
Markbetragenhaben,darfdieRücklagebiszurHöhevon
40 vom Hundertder Anschaffungskostender Kapital-
anlagegebildetwerden.
(2)KapitalanlagenimSinnedesAbsatzes1sind

1. der Erwerbeines im InlandbelegenenBetriebsoder
Teilbetriebsodereinerim InlandbelegenenBetriebs-
stätte,
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2. der ErwerbeinesMitunternehmeranteils($ 15Abs. 1
Satz1Nr.2)aneinemBetriebimSinnederNummer1
mitAusnahmevonMitunternehmeranteilen,diegegen
Einlagenerworbenwerden,

3. der Erwerb von zum Anlagevermögengehörenden
Anteilen an einer Kapitalgesellschaftmit Sitz und
Geschäftsleitungim InlandmitAusnahmevonAntei-
len,diedurchErhöhungdes KapitalsderGesellschaft
gegenEinlagenerworbenwerden.
(3)DieRücklagedarfnurgebildetwerden,wenndiefol-

gendenVoraussetzungenerfülltsind:
1. ‘DerSteuerpflichtigeweistdurcheineBescheinigung

nach,daß
a) imWirtschaftsjahrdes Erwerbsder Kapitalanlage

derBetrieb,TeilbetrieboderdieBetriebsstättestill-
gelegtodervonderStillegungbedrohtwar,

b) die Kapitalanlagegeeignetwar, den Fortbestand
des Betriebs,Teilbetriebsoder der Betriebsstätte
zusichern,

c) dieKapitalanlagegeeignetwar,bestehendeDauer-
arbeitsplätze,die für dieWirtschaftsregionund für
den jeweiligen Arbeitsmarkt von besonderem
Gewichtsind,nachhaltigzusicher,

d) die Kapitalanlagefür dieWettbewerbsverhältnisse
unbedenklichistund

e) die Umsatzerlösein seinemUnternehmenin dem
Wirtschaftsjahr,dasvordemErwerbderKapitalan-
lageendete,wenigerals 200 MillionenDeutsche
Mark betragenhaben.?istdas Unternehmenein
abhängigesoder herrschendesUnternehmenim
Sinnedes $ 17desAktiengesetzesoder ein Kon-
zernunternehmenim Sinnedes $ 18 des Aktien-
gesetzes, so sind die Umsatzerlösealler herr-
schendenundabhängigenUnternehmenoder die
Umsatzerlösealler Konzernuntemehmenzusam-
menzurechnen;UmsatzeriöseausLieferungenund
LeistungenzwischendiesenUnternehmen(Innen-
umsatzerlöse)dürfenabgezogenwerden.°Andie
Stelleder Umsatzerlösetretenbei Kreditinstituten
und Bausparkassendie Bilanzsumme,bei Versi-
cherungsunternehmendie Prämieneinnahmen;die
Bilanzsumme darf um diejenigen Ansätze gemin-
dertwerden,diefür Beteiligungenan imSinnedes
Satzes2 verbundenenUnternehmenausgewiesen
sind.

2DieBescheinigungwirdvonderoberstenWirtschafts-
behördeim Einvernehmenmit der oberstenFinanz-
behördedes Landeserteilt,das für die Besteuerung
des Erwerbers nach dem Einkommenund Ertrag
zuständigist.

2. Der Steuerpflichtigeermitteltden Gewinn nach $ 4
Abs. 1oder 85.

3. In der handelsrechtlichen Jahresbilanz ist ein Passiv-
posteninmindestensgleicherHöheausgewiesen.

4. Die Bildungder Rücklageund ihreAuflösungnach
Absatz4 müssenin der Buchführungverfolgtwerden
können.
(4)'DieRücklageistspätestensvomsechstenauf ihre

BildungfolgendenWirtschaftsjahran mitjährlichminde-
stens einem Fünftel gewinnerhöhendaufzulösen.?Die
Rücklageistvorzeitigaufzulösen,wenn
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1. der Betrieb,TeilbetrieboderdieBetriebsstättestillge-
legtoderdieKapitalanlageveräußertoderentnommen
wird;wird die KapitalanlagezumTeil veräußertoder
entnommen,istdieRücklageimVerhältnisdesAnteils
derveräußertenoderentnommenenKapitalanlagezur
gesamten Kapitalanlagevorzeitig gewinnerhöhend
aufzulösen,

2. bei KapitalanlagenimSinnedesAbsatzes2 Nr.3 die
Beteiligungmit dem niedrigerenTeilwertangesetzt
wird; in diesenFällen ist die Rücklagein Höhe des
Anteilsvorzeitiggewinnerhöhendaufzulösen,derdem
UnterschiedzwischendemWert,mitdemdieKapital-
anlagebisherangesetztwar,unddemniedrigerenTeil-
wertentspricht.

87
Absetzungfür

AbnutzungoderSubstanzverringerung
(1)'BeiWirtschaftsgütern,derenVerwendungoderNut-

zungdurchden Steuerpflichtigenzur Erzielungvon Ein-
künftensich erfahrungsgemäßauf einenZeitraumvon
mehrals einemJahr erstreckt,istjeweilsfüreinJahr der
Teil der Anschaffungs-oder Herstellungskostenabzu-
setzen,derbeigleichmäßigerVerteilungdieserKostenauf
die GesamtdauerderVerwendungoderNutzungaufein
Jahr entfällt(AbsetzungfürAbnutzungingleichenJahres-
beträgen).?DieAbsetzungbemißtsich hierbeinachder
betriebsgewöhnlichenNutzungsdauerdes Wirtschafts-
guts. *AlsbetriebsgewöhnlicheNutzungsdauerdes Ge-
schäfts-oder FirmenwertseinesGewerbebetriebsoder
einesBetriebsderLand-undForstwirtschaftgilteinZeit-
raumvon15Jahren. ‘Bei beweglichenWirtschaftsgütern
des Anlagevermögens,bei denenes wirtschaftlichbe-
gründetist,dieAbsetzungfürAbnutzungnachMaßgabe
derLeistungdesWirtschaftsgutsvorzunehmen,kannder
SteuerpflichtigediesesVerfahrenstattderAbsetzungfür
Abnutzungin gleichenJahresbeträgenanwenden,wenn
erdenaufdaseinzelneJahr entfallendenUmfangderLei-
stung nachweist.®Absetzungenfür außergewöhnliche
technischeoderwirtschaftlicheAbnutzungsindzulässig.
(2)'Bei beweglichenWirtschaftsgüterndesAnlagever-

mögenskannderSteuerpflichtigestattderAbsetzungfür
AbnutzungingleichenJahresbeträgendieAbsetzungfür
AbnutzungIn fallendenJahresbeträgenbemessen.°Die
Absetzungfür Abnutzungin fallendenJahresbeträgen
kann nach einem unveränderlichenHundertsatzvom
jeweiligenBuchwert(Restwert)vorgenommenwerden;
derdabeianzuwendendeHundertsatzdarfhöchstensdas
Dreifachedes bei der Absetzungfür Abnutzungin glei-
chen Jahresbeträgenin BetrachtkommendenHundert-
satzesbetragenund30 vomHundertnichtübersteigen.
»$7aAbs.8giltentsprechend.‘BeiWirtschaftsgütern,bei
denendieAbsetzungfürAbnutzungin fallendenJahres-
beträgenbemessenwird, sind Absetzungenfür außer-
gewöhnlichetechnischeoder wirtschaftlicheAbnutzung
nichtzulässig.
(3)‘DerÜbergangvonderAbsetzungfürAbnutzungin

fallendenJahresbeträgenzurAbsetzungfürAbnutzungin
gleichen JahresbeträgenIst zulässig. ?In diesem Fall
bemißtsichdieAbsetzungfürAbnutzungvomZeitpunkt
des Übergangsan nach dem dann noch vorhandenen
RestwertundderRestnutzungsdauerdeseinzelnenWirt-
schaftsguts.’DerÜbergangvonderAbsetzungfürAbnut-
zungingleichenJahresbeträgenzurAbsetzungfürAbnut-
zunginfallendenJahresbeträgenistnichtzulässig.

(4)‘Bei Gebäudensind abweichendvonAbsatz 1 als
AbsetzungfürAbnutzungdie folgendenBeträgebis zur
vollenAbsetzungabzuziehen:
1. beiGebäuden,soweitsiezueinemBetriebsvermögen

gehörenund nichtWohnzweckendienenund für die
der Bauantragnachdem31.März 1985gestelltwor-
denist,jährlich4vomHundert,

2. bei Gebäuden,soweit sie die Voraussetzungender
Nummer1nichterfüllenunddie
a) nachdem31.Dezember1924fertiggestelltworden

sind,jährlich2vomHundert,
b) vordem1.Januar 1925fertiggestelltwordensind,

jährlich2,5vomHundert
derAnschaffungs-oderHerstellungskosten.?Beträgtdie
tatsächlicheNutzungsdauereinesGebäudesindenFällen
der Nummer1 wenigerals 25 Jahre, in den Fällender
Nummer2Buchstabeawenigerals50Jahre, indenFällen
derNummer2 Buchstabebwenigerals40Jahre, so kön-
nenan StellederAbsetzungennachSatz 1 die der tat-
sächlichenNutzungsdauerentsprechendenAbsetzungen
für Abnutzungvorgenommenwerden.®Absatz1 letzter
Satzbleibtunberührt.*BeiGebäudenimSinnederNum-
mer2 rechtfertigtdiefürGebäudeimSinnederNummer1
geltendeRegelungwederdieAnwendungdesAbsatzes1
letzterSatz noch den Ansatz des niedrigerenTeilwerts (86
Abs. 1Nr.1Satz2).
(5)"BeiimInlandbelegenenGebäuden,dievomSteuer-

pflichtigenhergestelltoderbis zumEndedes Jahres der
Fertigstellungangeschafftwordensind, könnenabwei-
chend von Absatz 4 als Absetzungfür Abnutzungdie
folgendenBeträgeabgezogenwerden:
1. beiGebäudenimSinnedesAbsatzes4 Satz 1 Nr. 1,

die vom Steuerpflichtigenauf Grund einesvor dem
1. Januar 1994gestelltenBauantragshergestelltoder
aufGrundeinesvordiesemZeitpunktrechtswirksam
abgeschlossenen obligatorischen Vertrags ange-
schafftwordensind,
- imJahr derFertigstel-
lungundindenfolgen-
den3Jahren jeweils10vomHundert,

- indendarauffol-
genden3Jahren jeweils5vomHundert,

- indendarauffol-
genden18Jahren jeweils2,5vomHundert,

2. beiGebäudenimSinnedesAbsatzes4 Satz 1 Nr. 2,
die vom Steuerpflichtigenauf Grund einesvor dem
1. Januar 1995gestelltenBauantragshergestelltoder
aufGrundeinesvordiesemZeitpunktrechtswirksam
abgeschlossenen obligatorischenVertrags ange-
schafftwordensind,
- imJahr derFertigstel-
lungundindenfolgen-
den7Jahren

- in.dendarauffol-
genden6Jahren

- dendarauffol-
genden36Jahren jeweils1,25vomHundert,

3. beiGebäudenimSinnedesAbsatzes4 Satz 1 Nr. 2,
soweit sie Wohnzweckendienen,die vom Steuer-
pflichtigen

jeweils5vomHundert,

jeweils2,5vomHundert,



a) aufGrund eines nach dem 28. Februar 1989und vor
dem1. Januar 1996gestelltenBauantragsherge-
stelftoder nachdem28. Februar1989auf Grund
eines nach dem 28. Februar 1989 und vor dem
1. Januar 1996 rechtswirksam abgeschlossenen
obligatorischenVertragsangeschafftwordensind,
- imJahr derFertigstel-
lungundindenfolgen-
den3Jahren

- indendarauffol-
genden6Jahren

jeweils7vomHundert,

jeweils5vomHundert,
- in.dendarauffol-
genden6Jahren

- indendarauffol-
genden24Jahren jeweils1,25vomHundert,

b) auf Grund eines nach dem 31. Dezember1995
gestelltenBauantragshergestelltoder auf Grund
einesnachdiesemZeitpunktrechtswirksamabge-
schlossenenobligatorischenVertragsangeschafft
worden sind,
- imJahr derFertigstel-
lungundindenfoigen-
den7Jahren

jeweils2vomHundert,

jeweils5vomHundert,
- indendarauffol-
genden6Jahren jeweils2,5vomHundert,

- indendarauffol-
genden36Jahren jeweils1,25vomHundert

derAnschaffungs-oder Herstellungskosten.?imFall der
AnschaffungkannSatz 1 nurangewendetwerden,wenn
der Herstellerfürdas veräußerteGebäudewederAbset-
zungen für Abnutzung nach Satz 1 vorgenommen noch
erhöhte Absetzungenoder Sonderabschreibungenin
Anspruchgenommenhat.
(5a)Die Absätze4 und 5 sind auf Gebäudeteile,die

selbständigeunbeweglicheWirtschaftsgütersind, sowie
auf Eigentumswohnungenund auf im Teileigentumste-
hendeRäumeentsprechendanzuwenden.
(6)Bei Bergbauunternehmen,Steinbrüchenundande-

renBetrieben,dieeinenVerbrauchderSubstanzmitsich
bringen, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden; dabei
sindAbsetzungennachMaßgabedes Substanzverzehrs
zulässig(AbsetzungfürSubstanzverringerung).

87a
GemeinsameVorschriftenfür

erhöhteAbsetzungenundSonderabschreibungen
(1) ‘Werdenin demZeitraum,in dembei einemWirt-

schaftsguterhöhteAbsetzungenoder Sonderabschrei-
bungeninAnspruchgenommenwerdenkönnen(Begün-
stigungszeitraum),nachträglicheHerstellungskostenauf-
gewendet,so bemessensich vomJahr der Entstehung
der nachträglichen Herstellungskosten an bis zum Ende
des BegünstigungszeitraumsdieAbsetzungenfürAbnut-
zung,erhöhtenAbsetzungenundSonderabschreibungen
nach den um die nachträglichenHerstellungskosten
erhöhtenAnschaffungs-oder Herstellungskosten.?Ent-
sprechendesgilt für nachträglicheAnschaffungskosten.
Werden im Begünstigungszeitraumdie Anschaffungs-
oderHerstellungskosteneinesWirtschaftsgutsnachträg-
lichgemindert,so bemessensich vomJahr der Minde-
rungan bis zum Endedes Begünstigungszeitraumsdie
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AbsetzungenfürAbnutzung,erhöhtenAbsetzungenund
Sonderabschreibungennachden gemindertenAnschaf-
fungs-oderHerstellungskosten.
(2)"KönnenbeieinemWirtschaftsguterhöhteAbsetzun-

genoderSonderabschreibungenbereitsfürAnzahlungen
aufAnschaffungskostenoderfürTeilherstellungskostenin
Anspruchgenommenwerden,so sind die Vorschriften
über erhöhteAbsetzungenund Sonderabschreibungen
mit der Maßgabeanzuwenden,daß an die Stelle der
Anschaffungs-oderHerstellungskostendieAnzahlungen
aufAnschaffungskostenoder die Teilherstellungskosten
undan die Stelledes Jahres derAnschaffungoderHer-
stellungdas Jahr derAnzahlungoderTeilherstellungtre-
ten.?NachAnschaffungoderHerstellungdesWirtschafts-
gutssinderhöhteAbsetzungenoderSonderabschreibun-
gennurzulässig,soweitsienichtbereitsfürAnzahlungen
aufAnschaffungskostenoderfürTeilherstellungskostenin
Anspruch genommenworden sind. *Anzahlungenauf
Anschaffungskostensind imZeitpunktder tatsächlichen
Zahlungaufgewendet.“WerdenAnzahlungenauf An-
schaffungskostendurchHingabeeinesWechselsgelei-
stet,so sind sie in demZeitpunktaufgewendet,in dem
demLieferantendurchDiskontierungoderEinlösungdes
Wechselsdas Geld tatsächlichzufließt.*Entsprechendes
gilt,wennanStellevonGeldeinScheckhingegebenwird.
(3)BeiWirtschaftsgütern,beidenenerhöhteAbsetzun-

gen in Anspruchgenommenwerden,müssenin jedem
Jahr des BegünstigungszeitraumsmindestensAbset-
zungeninHöhederAbsetzungenfürAbnutzungnach$ 7
Abs.1oder4berücksichtigtwerden.
(4)Bei Wirtschaftsgütern,bei denenSonderabschrei-

bungeninAnspruchgenommenwerden,sinddieAbset-
zungen für Abnutzung nach $ 7 Abs. 1 oder 4 vorzuneh-
men.
(5)Liegenbei einemWirtschaftsgutdieVoraussetzun-

genfürdie InanspruchnahmevonerhöhtenAbsetzungen
oder Sonderabschreibungenauf Grund mehrererVor-
schriften vor, so dürfen erhöhte Absetzungen oder
Sonderabschreibungennur auf Grund einerdieserVor-
schrifteninAnspruchgenommenwerden.
(6)ErhöhteAbsetzungenoderSonderabschreibungen

sindbeiderPrüfung,obdiein$ 141Abs. 1Nr.4 und5der
Abgabenordnung bezeichneten Buchführungsgrenzen
überschrittensind,nichtzuberücksichtigen.
(7) "Istein WirtschaftsgutmehrerenBeteiligtenzuzu-

rechnenundsinddieVoraussetzungenfürerhöhteAbset-
zungenoder Sonderabschreibungennur bei einzelnen
Beteiligtenerfüllt,so dürfendie erhöhtenAbsetzungen
undSonderabschreibungennuranteiligfürdieseBeteilig-
ten vorgenommenwerden.?DieerhöhtenAbsetzungen
oderSonderabschreibungendürfenvon den Beteiligten,
bei denen die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, nur ein-
heitlichvorgenommenwerden.
(8)"ErhöhteAbsetzungenoderSonderabschreibungen

sindbeiWirtschaftsgütern,die zu einemBetriebsvermö-
gen gehören,nur zulässig,wennsie in ein besonderes,
laufendzu führendesVerzeichnisaufgenommenwerden,
das den Tag der Anschaffungoder Herstellung,die
Anschaffungs-oder Herstellungskosten,die betriebsge-
wöhnlicheNutzungsdauerund die Höhe der jährlichen
AbsetzungenfürAbnutzung,erhöhtenAbsetzungenund
Sonderabschreibungenenthält.?DasVerzeichnisbraucht
nichtgeführtzu werden,wenndiese Angabenaus der
Buchführungersichtlichsind.



844

(9)Sind für einWirtschaftsgutSonderabschreibungen
vorgenommenworden,so bemessensich nachAblauf
des maßgebendenBegünstigungszeitraumsdie Abset-
zungenfürAbnutzungbeiGebäudenundbeiWirtschafts-
güternimSinnedes $ 7Abs. 5anachdemRestwertund
demnach$ 7Abs.4 unterBerücksichtigungderRestnut-
zungsdauermaßgebendenVomhundertsatz,beianderen
WirtschaftsgüternnachdemRestwertund der Restnut-
zungsdauer.

$87b
ErhöhteAbsetzungenfür Einfamilienhäuser,

ZweifamilienhäuserundEigentumswohnungen
(1)‘Bei im InlandbelegenenEinfamilienhäusern,Zwei-

familienhäusernund Eigentumswohnungen,die zu mehr
als 66%vomHundertWohnzweckendienenunddie vor
dem1.Januar 1987hergestelltoderangeschafftworden
sind,kannabweichendvon$ 7Abs. 4 und5 derBauherr
im Jahr der Fertigstellungund in den siebenfolgenden
Jahren jeweilsbis zu 5 vom Hundertder Herstellungs-
kostenodereinErwerberimJahr derAnschaffungundin
densiebenfolgendenJahrenjeweilsbiszu5vomHundert
der Anschaffungskostenabsetzen.?NachAblaufdieser
achtJahre sindalsAbsetzungfürAbnutzungbiszurvollen
Absetzungjährlich2,5vomHundertdesRestwertsabzu-
ziehen;$7Abs.4Satz2giltentsprechend."Übersteigen
die HerstellungskostenoderdieAnschaffungskostenbei
einem Einfamilienhausoder einer Eigentumswohnung
200000 DeutscheMark, bei einem Zweifamilienhaus
250000DeutscheMark,beieinemAnteilaneinemdieser
Gebäude oder einer Eigentumswohnungden entspre-
chenden Teil von 200000 Deutsche Mark oder von
250000 DeutscheMark, so ist auf den übersteigenden
TeilderHerstellungskostenoderderAnschaffungskosten
8 7 Abs. 4 anzuwenden.‘Satz 1 ist nichtanzuwenden,
wennderSteuerpflichtigedasEinfamilienhaus,Zweifami-
lienhaus,die Eigentumswohnungoder einenAnteil an
einemdieserGebäudeoderaneinerEigentumswohnung
1. vonseinemEhegattenanschafftundbeidenEhegat-

tendieVoraussetzungendes$26Abs. 1vorliegen;
2. anschafftund im zeitlichenZusammenhangmit der

Anschaffungan den Veräußererein Einfamilienhaus,
Zweifamilienhausoder eineEigentumswohnungoder
einenAnteilan einemdieserGebäudeoder an einer
Eigentumswohnung veräußert;das gilt auch, wenn das
veräußerteGebäude,die veräußerteEigentumswoh-
nungoder der veräußerteAnteildem Ehegattendes
Steuerpflichtigenzuzurechnenwar und bei den Ehe-
gattenimZeitpunktderAnschaffungundimZeitpunkt
derVeräußerungdieVoraussetzungendes$26Abs. 1
vorliegen;

3. nach einer früherenVeräußerungdurch ihn wieder
anschafft;dasgiltauch,wenndasGebäude,dieEigen-
tumswohnungoderderAnteilimZeitpunktderfrühe-
renVeräußerungdemEhegattendesSteuerpflichtigen
zuzurechnenwar undbei den EhegattendieVoraus-
setzungendes$26Abs.1vorliegen.
(2)"Absatz1 giltentsprechendfür Herstellungskosten,

die für AusbautenundErweiterungenan einemEinfami-
lienhaus,ZweifamilienhausoderaneinerEigentumswoh-
nungaufgewendetwordensindundderAusbauoderdie
Erweiterungvordem1.Januar1987fertiggestelltworden
ist,wenndas Einfamilienhaus,Zweifamilienhausoderdie
Eigentumswohnungvordem1.Januar 1964fertiggestellt

undnichtnachdem31.Dezember1976angeschafftwor-
den ist. ?WeitereVoraussetzungist, daß das Gebäude
oderdieEigentumswohnungimInlandbelegenistunddie
ausgebautenoder neu hergestelltenGebäudeteilezu
mehrals 80 vomHundertWohnzweckendienen.’Nach
AblaufdesZeitraums,indemnachSatz1erhöhteAbset-
zungenvorgenommenwerdenkönnen,ist der Restwert
denAnschaffungs-oderHerstellungskostendes Gebäu-
desoderdemanderenStelletretendenWerthinzuzurech-
nen;dieweiterenAbsetzungenfürAbnutzungsindeinheit-
lich für das gesamteGebäudenachdem sich hiernach
ergebendenBetragunddemfürdasGebäudemaßgeben-
denHundertsatzzubemessen.
(3)"DerBauherrkannerhöhteAbsetzungen,die er im

Jahr derFertigstellungundindenzweifolgendenJahren
nichtausgenutzthat,bis zum Ende des drittenauf das
Jahr der Fertigstellungfolgenden Jahres nachholen.
®NachträglicheHerstellungskosten,diebiszumEndedes
drittenauf das Jahr der FertigstellungfolgendenJahres
entstehen,könnenabweichendvon$7aAbs. 1vomJahr
ihrerEntstehungan so behandeltwerden,als wärensie
bereitsimerstenJahr des Begünstigungszeitraumsent-
standen.°DieSätze1und2 geltenfürdenErwerbereines
Einfamilienhauses,einesZweifamilienhausesoder einer
Eigentumswohnungund bei AusbautenundErweiterun-
genimSinnedesAbsatzes2entsprechend.
(4)'ZumGebäudegehörendeGaragensindohneRück-

sicht auf ihre tatsächlicheNutzungals Wohnzwecken
dienendzu behandeln,soweitin ihnennichtmehralsein
PersonenkraftwagenfürjedeindemGebäudebefindliche
Wohnung untergestelitwerden kann. ?Räumefür die
UnterstellungweitererKraftwagensind stets als nicht
Wohnzweckendienendzubehandeln.
(5)"ErhöhteAbsetzungennachdenAbsätzen1 und2

kannderSteuerpflichtigenurfüreinEinfamilienhausoder
füreinZweifamilienhausoderfüreineEigentumswohnung
oder für den Ausbauoder die Erweiterungeines Einfa-
milienhauses,einesZweifamilienhausesodereinerEigen-
tumswohnungin Anspruch nehmen. ?Ehegatten,bei
denendie Voraussetzungendes $ 26 Abs. 1 vorliegen,
könnenerhöhteAbsetzungennachdenAbsätzen1und2
für insgesamtzweider in Satz 1 bezeichnetenGebäude,
Eigentumswohnungen,AusbautenoderErweiterungenin
Anspruchnehmen.®DenerhöhtenAbsetzungennachden
Absätzen1und2 stehendieerhöhtenAbsetzungennach
$ 7b in der jeweiligenFassungab Inkrafttretendes Ge-
setzes vom 16. Juni 1964 (BGBl. I S. 353) und nach $ 15
Abs. 1bis4 desBerlinförderungsgesetzesinderFassung
desGesetzesvom11.Juli 1977(BGBl.I S. 1213)gleich.
*\stdas Einfamilienhaus,das Zweifamilienhausoder die
Eigentumswohnung(Erstobjekt)dem Steuerpflichtigen
nichtbis zumAblaufdes Begünstigungszeitraumszuzu-
rechnen,so kannder Steuerpflichtigeabweichendvon
denSätzen1bis3erhöhteAbsetzungenbeieinemweite-
renEinfamilienhaus,Zweifamilienhausodereinerweiteren
EigentumswohnungimSinnedesAbsatzes1Satz1 (Fol-
geobjekt)inAnspruchnehmen,wenner das Folgeobjekt
innerhalbeinesZeitraumsvonzwei Jahren vor und drei
Jahren nachAblaufdes Veranlagungszeitraums,in dem
ihm das Erstobjektletztmalszugerechnetworden ist,
anschafftoder herstellt;Entsprechendesgilt bei einem
AusbauodereinerErweiterungeinesEinfamilienhauses,
Zweifamilienhausesoder einerEigentumswohnung.Im
Falldes Satzes4 ist der Begünstigungszeitraumfürdas
FolgeobjektumdieAnzahlderVeranlagungszeiträumezu



kürzen,in denendas Erstobjektdem Steuerpflichtigen
zugerechnetwordenist;hatderSteuerpflichtigedas Fol-
geobjektineinemVeranlagungszeitraum,indemihmdas
Erstobjektnoch zuzurechnenist, hergestelltoder ange-
schafftodereinenAusbauodereineErweiterungvorge-
nommen,so beginntder Begünstigungszeitraumfürdas
FolgeobjektabweichendvonAbsatz1mitAblaufdesVer-
anlagungszeitraums,in demdas ErstobjektdemSteuer-
pflichtigenletztmalszugerechnetwordenist.
(6)'Ist ein Einfamilienhaus,einZweifamilienhausoder

eine Eigentumswohnungmehreren Steuerpflichtigen
zuzurechnen,so istAbsatz5mitderMaßgabeanzuwen-
den,daßderAnteildesSteuerpflichtigenaneinemdieser
Gebäudeoder an einerEigentumswohnung,einemEin-
familienhaus,einemZweifamilienhausoder einerEigen-
tumswohnunggleichsteht;Entsprechendesgilt bei dem
Ausbau oder der Erweiterungvon Einfamilienhäusern,
Zweifamilienhäusernoder Eigentumswohnungen,die
mehrerenSteuerpflichtigenzuzurechnensind.?Satz1 ist
nichtanzuwenden,wennein Einfamilienhaus,ein Zwei-
familienhausodereineEigentumswohnungausschließlich
dem Steuerpflichtigen und seinem Ehegatten zuzurech-
nen ist undbei denEhegattendieVoraussetzungendes
826Abs. 1vorliegen.
(7)DerBauherrvonKaufeigenheimen,Trägerkleinsied-

lungenundKaufeigentumswohnungenkannabweichend
von Absatz 5 für alle von ihmvor dem 1. Januar 1987
erstellten Kaufeigenheime,Trägerkleinsiediungenund
KaufeigentumswohnungenimJahr derFertigstellungund
im folgendenJahr erhöhteAbsetzungenbis zu jeweils
5vomHundertvornehmen.
(8) Führteine nach $ 7c begünstigteBaumaßnahme

dazu,daßdasbisherbegünstigteObjektkeinEinfamilien-
haus, Zweifamilienhaus und keine Eigentumswohnung
mehr ist, kann der Steuerpflichtigedie erhöhtenAbsetzun-
gennachdenAbsätzen1und2 beiVorliegenderübrigen
Voraussetzungenfür den restlichenBegünstigungszeit-
raumunterEinbeziehungder Herstellungskostenfür die
Baumaßnahmenach$ 7c inAnspruchnehmen,soweiter
dieseHerstellungskostennichtindieBemessungsgrund-
lagenach87ceinbezogenhat.

87c
ErhöhteAbsetzungenfür Baumaßnahmenan

GebäudenzurSchaffungneuerMietwohnungen
(1)BeiWohnungenimSinnedesAbsatzes2, diedurch

BaumaßnahmenanGebäudenimInlandhergestelltwor-
den sind, können abweichend von $ 7Abs. 4 und 5 imJahr
derFertigstellungundindenfolgendenvierJahrenAbset-
zungenjeweilsbis zu 20vomHundertder Bemessungs-
grundlage vorgenommen werden.
(2)BegünstigtsindWohnungen,

1. für die der Bauantragnach dem 2. Oktober 1989
gestelltwordenistoder,fallseinBauantragnichterfor-
derlichist, mit derenHerstellungnach diesemZeit-
punktbegonnenwordenist,

2. dievordem1. Januar 1996fertiggestelltwordensind
und

3. fürdiekeineMittelausöffentlichenHaushaltenunmit-
telbarodermittelbargewährtwerden.
(3)'BemessungsgrundiagesinddieAufwendungen,die

demSteuerpflichtigendurchdieBaumaßnahmeentstan-
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den sind, höchstensjedoch 60000 DeutscheMark je
Wohnung.?SinddurchdieBaumaßnahmenGebäudeteile
hergestelltworden,die selbständigeunbeweglicheWirt-
schaftsgütersind,gilt für die Herstellungskosten,für die
keineAbsetzungennachAbsatz1vorgenommenwerden,
&7Abs.4;87bAbs.8bleibtunberührt.
(4)DieerhöhtenAbsetzungenkönnennur inAnspruch

genommenwerden,wenndie Wohnungvom Zeitpunkt
der Fertigstellungbis zumEndedes Begünstigungszeit-
raumsfremdenWohnzweckendient.
(5) 'Nach Ablauf des Begünstigungszeitraumsist ein

RestwertdenAnschaffungs-oderHerstellungskostendes
GebäudesoderdemanderenStelletretendenWerthinzu-
zurechnen;dieweiterenAbsetzungenfürAbnutzungsind
einheitlichfürdasgesamteGebäudenachdemsichhier-
nachergebendenBetragunddemfürdasGebäudemaß-
gebendenHundertsatzzu bemessen.?Satz1 ist auf Ge-
bäudeteile,die selbständigeunbeweglicheWirtschafts-
gütersind, undauf Eigentumswohnungenentsprechend
anzuwenden.

874
ErhöhteAbsetzungenfür

Wirtschaftsgüter,diedemUmweltschutzdienen
(1)'Bei abnutzbarenbeweglichenund unbeweglichen

Wirtschaftsgüterndes Anlagevermögens,bei denendie
VoraussetzungendesAbsatzes2 vorliegenunddie nach
dem 31. Dezember1974und vor dem 1. Januar 1991
angeschafftoderhergestelltwordensind,könnenabwei-
chendvon $ 7 imWirtschaftsjahrder Anschaffungoder
Herstellungbis zu 60vomHundertund indenfolgenden
Wirtschaftsjahrenbis zur vollenAbsetzungjeweilsbis zu
10 vom Hundertder Anschaffungs-oder Herstellungs-
kostenabgesetztwerden.?NichtinAnspruchgenommene
erhöhte Absetzungen können nachgeholt werden.
NachträglicheAnschaffungs-oder Herstellungskosten,
die vor dem 1. Januar 1991entstandensind, können
abweichendvon $ 7a Abs. 1 so behandeltwerden,als
wärensie imWirtschaftsjahrder Anschaffungoder Her-
stellungentstanden.
(2)DieerhöhtenAbsetzungennachAbsatz1könnennur

inAnspruchgenommenwerden,wenn
1. die Wirtschaftsgüterin einem im Inland belegenen

BetriebdesSteuerpflichtigenunmittelbarundzumehr
als70vomHundertdemUmweltschutzdienenund

2. die von der Landesregierungbestimmte Stelle
bescheinigt,daß
a) dieWirtschaftsgüterzudeminNummer1bezeich-

netenZweckbestimmtundgeeignetsindund
b) dieAnschaffungoderHerstellungderWirtschafts-

güterimöffentlichenInteresseerforderlichist.
(3) 'Die Wirtschaftsgüterdienendem Umweltschutz,

wennsiedazuverwendetwerden,
1. a) denAnfallvonAbwasseroder

b) SchädigungendurchAbwasseroder
c) Verunreinigungender Gewässer durch andere

StoffealsAbwasseroder
d) VerunreinigungenderLuftoder
e) LärmoderErschütterungen
zuverhindern,zubeseitigenoderzuverringernoder



846

2. AbfällenachdenGrundsätzendesAbfallbeseitigungs-
gesetzeszubeseitigen.

2DieAnwendungdes Satzes1 ist nichtdadurchausge-
schlossen,daßdieWirtschaftsgüterzugleichfürZwecke
des innerbetrieblichenUmweltschutzesverwendetwer-
den.
(4)'DieAbsätze1bis3sindaufnachdem31.Dezember

1974undvordem1.Januar 1991entstehendenachträg-
licheHerstellungskostenbeiWirtschaftsgütern,die dem
Umweltschutzdienenund die vor dem 1. Januar 1975
angeschafftoder hergestelltwordensind,mitder Maß-
gabeentsprechendanzuwenden,daß imWirtschaftsjahr
der Fertigstellungder nachträglichenHerstellungsarbei-
tenerhöhteAbsetzungenbis zur vollenHöheder nach-
träglichen Herstellungskostenvorgenommenwerden
können.?Dasgleichegilt,wennbeiWirtschaftsgütern,die
nichtdemUmweltschutzdienen,nachträglicheHerstel-
lungskostennachdem31.Dezember1974undvordem
1.Januar1991dadurchentstehen,daßausschließlichaus
GründendesUmweltschutzesVeränderungenvorgenom-
menwerden.
(5)'Die erhöhtenAbsetzungennachAbsatz 1 können

bereitsfürAnzahlungenaufAnschaffungskostenundfür
Teilherstellungskostenin Anspruchgenommenwerden.
287a Abs. 2 ist mitder Maßgabeanzuwenden,daß die
Summeder erhöhtenAbsetzungen60 vomHundertder
bis zumEndedes jeweiligenWirtschaftsjahrsinsgesamt
aufgewendetenAnzahlungenoderTeilherstellungskosten
nichtübersteigendarf.°Satz1giltindenFällendesAbsat-
zes4sinngemäß.
(6) Die erhöhtenAbsetzungennach den Absätzen1

bis 5 werdenunterder Bedingunggewährt,daßdieVor-
aussetzungdesAbsatzes2Nr.1
1. in den Fällendes Absatzes1 mindestensfünf Jahre

nach der Anschaffungoder Herstellungder Wirt-
schaftsgüter,

2. in den Fällendes Absatzes4 Satz 1 mindestensfünf
Jahre nach Beendigungder nachträglichenHerstel-
lungsarbeiten

erfülltwird.
(7)"Steuerpflichtige,die nachdem31.Dezember1974

und vor dem 1. Januar 1991durch HingabeeinesZu-
schusseszur FinanzierungderAnschaffungs-oderHer-
stellungskostenvon abnutzbarenWirtschaftsgüternim
SinnedesAbsatzes2 einRechtaufMitbenutzungdieser
Wirtschaftsgütererwerben,können bei diesem Recht
abweichendvon$7erhöhteAbsetzungennachMaßgabe
des Absatzes1 oder4 Satz 1 vomehmen.?Dieerhöhten
AbsetzungenkönnennurinAnspruchgenommenwerden,
wennderEmpfänger
1. denZuschußunverzüglichundunmittelbarzur Finan-

zierungder Anschaffungoder Herstellungder Wirt-
schaftsgüteroder der nachträglichenHerstellungs-
arbeitenbeidenWirtschaftsgüternverwendetund

2. dem Steuerpflichtigenbestätigt,daß die Vorausset-
zung der Nummer1 vorliegtund daß für die Wirt-
schaftsgüteroder die nachträglichenHerstellungs-
arbeiteneineBescheinigungnachAbsatz2Nr.2erteilt
ist.

Absatz 6giltsinngemäß.
(8) ‘Die erhöhtenAbsetzungennach den Absätzen1

bis7 könnennichtfürWirtschaftsgüterinAnspruchge-

nommenwerden,die in Betriebenoder Betriebsstätten
verwendetwerden,dieindenletztenzweiJahrenvordem
Beginn des Kalenderjahrs,in dem das Wirtschaftsgut
angeschafftoderhergestelltwordenist,errichtetworden
sind.?DieVerlagerungvonBetriebenoderBetriebsstätten
giltnichtalsErrichtungimSinnedesSatzes1,wenndiein
Absatz 2 Nr. 2 bezeichneteBehördebestätigt,daß die
Verlagerungim öffentlichenInteresseaus Gründendes
Umweltschutzeserforderlichist.

$7e
(weggefallen)

87f
Bewertungsfreiheitfür

abnutzbareWirtschaftsgüterdes
AnlagevermögensprivaterKrankenhäuser

(1)Steuerpflichtige,die imInlandeinprivatesKranken-
hausbetreiben,könnenunterdenVoraussetzungendes
Absatzes2 beiabnutzbarenWirtschaftsgüterndesAnla-
gevermögens,die dem Betriebdieses Krankenhauses
dienen,imJahr derAnschaffungoderHerstellungund in
den vier folgendenJahren Sonderabschreibungenvor-
nehmen,undzwar
1. bei beweglichenWirtschaftsgüterndes Anlagever-

mögensbiszurHöhevoninsgesamt50vomHundert,
2. bei unbeweglichenWirtschaftsgüterndes Anlagever-

mögensbiszurHöhevoninsgesamt30vomHundert
derAnschaffungs-oderHerstellungskosten.
(2)DieAbschreibungennachAbsatz 1 könnennur in

Anspruchgenommenwerden,wenn bei dem privaten
Krankenhausim Jahr der Anschaffungoder Herstellung
der Wirtschaftsgüterund im Jahr der Inanspruchnahme
derAbschreibungendie in $ 67Abs. 1 oder2 derAbga-
benordnungbezeichnetenVoraussetzungenerfülltsind.
(3)DieAbschreibungennachAbsatz1 könnenbereits

fürAnzahlungenaufAnschaffungskostenundfürTeilher-
stellungskosteninAnspruchgenommenwerden.
(4)‘DieAbschreibungennachden Absätzen1 und 3

könnennurfürWirtschaftsgüterin Anspruchgenommen
werden,diederSteuerpflichtigevordem1. Januar 1996
bestelltoderherzustellenbegonnenhat.Als Beginnder
Herstellunggiltbei Baumaßnahmen,für die eineBauge-
nehmigungerforderlichist,derZeitpunkt,indemderBau-
antraggestelltwordenist.

287g
Sonderabschreibungen

undAnsparabschreibungenzur
Förderung kleiner und mittlerer Betriebe

(1)BeineuenbeweglichenWirtschaftsgüterndesAnla-
gevermögenskönnenunterden Voraussetzungendes
Absatzes2 imJahr derAnschaffungoderHerstellungund
indenvierfolgendenJahrennebendenAbsetzungenfür
Abnutzungnach$7Abs.1oder2Sonderabschreibungen
biszu insgesamt20vomHundertderAnschaffungs-oder
HerstellungskosteninAnspruchgenommenwerden.
(2)Die SonderabschreibungennachAbsatz 1 können

nur inAnspruch genommen werden, wenn
1. a) das Betriebsvermögendes Gewerbebetriebsoder

des der selbständigenArbeitdienendenBetriebs,



zu dessen Anlagevermögendas Wirtschaftsgut
gehört,zumSchlußdesderAnschaffungoderHer-
stellungdesWirtschaftsgutsvorangehendenWirt-
schaftsjahrsnichtmehrals400000DeutscheMark
beträgt;dieseVoraussetzunggiltbeiBetrieben,die
denGewinnnach$4Abs.3ermitteln,alserfüllt;
derEinheitswertdesBetriebsderLand-undForst-
wirtschaft,zu dessenAnlagevermögendas Wirt-
schaftsgutgehört,im Zeitpunktder Anschaffung
oderHerstellungdesWirtschaftsgutsnichtmehrals
240000DeutscheMarkbeträgtund

2. dasWirtschaftsgut
a) mindestenseinJahr nachseinerAnschaffungoder

HerstellungineinerinländischenBetriebsstättedie-
sesBetriebsverbleibtund

b) imJahr derInanspruchnahmevonSonderabschrei-
bungen im Betrieb des Steuerpflichtigen aus-
schließlichoderfast ausschließlichbetrieblichge-
nutztwird.

(3)Steuerpflichtigekönnenfür die künftigeAnschaf-
fungoderHerstellungeinesWirtschaftsgutsimSinnedes
Absatzes1 einedenGewinnminderndeRücklagebilden
(Ansparabschreibung).?DieRücklagedarf 50 vom Hun-
dert der Anschaffungs-oder Herstellungskostendes
begünstigtenWirtschaftsgutsnichtüberschreiten,dasder
SteuerpflichtigevoraussichtlichbiszumEndedeszweiten
aufdie BildungderRücklagefolgendenWirtschaftsjahrs
anschaffenoderherstellenwird.’EineRücklagedarfnur
gebildetwerden,wenn
1. derSteuerpflichtigedenGewinnnach$ 4Abs. 1 oder

8 5 ermittelt;
2. der BetriebamSchlußdesWirtschaftsjahrs,das dem

Wirtschaftsjahrder Bildungder Rücklagevorangeht,
das inAbsatz2genannteGrößenmerkmalerfüllt;

3. die BildungundAuflösungderRücklageinderBuch-
führungverfolgtwerdenkönnenund

b=

4. der SteuerpflichtigekeineRücklagennach$ 3 Abs. 1
und2adesZonenrandförderungsgesetzesvom5.Au-
gust 1971 (BGBl. I S. 1237), zuletzt geändert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 24. Juni 1991 (BGBl. I
S. 1322)ausweist.

“EineRücklagekannauchgebildetwerden,wenndadurch
einVerlustentstehtodersicherhöht.°DieamBilanzstich-
taginsgesamtnachSatz1gebildetenRücklagendürfenje
Betriebdes Steuerpflichtigenden Betragvon 300000
DeutscheMarknichtübersteigen.
(4) ‘Sobald für das begünstigteWirtschaftsgutAb-

schreibungenvorgenommenwerdendürfen,istdieRück-
lageinHöhevon50vomHundertderAnschaffungs-oder
Herstellungskostengewinnerhöhendaufzulösen.?lsteine
RücklageamEndedeszweitenaufihreBildungfolgenden
Wirtschaftsjahrsnoch vorhanden,so ist sie zu diesem
Zeitpunktgewinnerhöhendaufzulösen.
(5) Soweit die Auflösung einer Rücklage nicht auf

Absatz4 Satz 1 beruht,ist derGewinndesWirtschafts-
jahrs, indemdieRücklageaufgelöstwird,fürjedesvolle
Wirtschaftsjahr, in dem die Rücklage bestanden hat, um
6 vom Hundertdes aufgelöstenRücklagenbetragszu
erhöhen.
(6)Ermitteltder SteuerpflichtigedenGewinnnach$ 4

Abs. 3, so sind die Absätze3 bis 5 mitAusnahmevon
Absatz3 Nr. 1mitderMaßgabeentsprechendanzuwen-
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den,daß die Bildungder Rücklageals Betriebsausgabe
(Abzug) und ihre Auflösung als Betriebseinnahme
(Zuschlag)zubehandelnist;derZeitraumzwischenAbzug
und Zuschlaggilt als Zeitraum,in dem die Rücklage
bestandenhat.
(7)‘WirdeineRücklagevoneinemExistenzgründerim

Wirtschaftsjahrder Betriebseröffnungund den fünf fol-
gendenWirtschaftsjahren(Gründungszeitraum)gebildet,
sinddieAbsätze3 bis 6 mitder Maßgabeanzuwenden,
daß
1. das begünstigteWirtschaftsgutvomSteuerpflichtigen

voraussichtlichbis zumEndedes fünftenauf die Bil-
dungder RücklagefolgendenWirtschaftsjahrsange-
schafft oder hergestelltwird;

2. derHöchstbetraginAbsatz3Satz5fürimGründungs-
zeitraumgebildeteRücklagen600000DeutscheMark
beträgtund

3. dieRücklagespätestensamEndedesfünftenaufihre
BildungfolgendenWirtschaftsjahrsgewinnerhöhend
aufzulösenist;

beidiesenRücklagenfindetAbsatz5 keineAnwendung.
?ExistenzgründerimSinnedesSatzes1 ist
1. eine natürliche Person, die innerhalb der letzten fünf

Jahre vor demWirtschaftsjahrder Betriebseröffnung
weder an einer Kapitalgesellschaftunmittelbaroder
mittelbarzumehralseinemZehntelbeteiligtgewesen
ist nochEinkünfteimSinnedes$ 2Abs. 1 Nr. 1 bis 3
erzielthat;

2. eineGesellschaftimSinnedes$15Abs. 1Satz1Nr.2,
beider alleMitunternehmerdieVoraussetzungender
Nummer 1 erfüllen. ?Ist Mitunternehmer eine Gesell-
schaft im Sinne des 8 15Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, gilt Satz 1
füralleandieserunmittelbarodermittelbarbeteiligten
Gesellschafter entsprechend; oder

3. eineKapitalgesellschaftimSinnedes$ 1Abs. 1Nr. 1
desKörperschaftsteuergesetzes,andernurnatürliche
Personenbeteiligtsind, die die Voraussetzungender
Nummer1 erfüllen.

Die Übernahmeeines Betriebs im Wege der vorweg-
genommenenErbfolgegilt nicht als Existenzgründung;
entsprechendes gilt bei einer Betriebsübernahme im
WegederAuseinandersetzungeinerErbengemeinschaft
unmittelbarnachdemErbfall.

87h
ErhöhteAbsetzungen

beiGebäudeninSanierungsgebieten
undstädtebaulichenEntwicklungsbereichen

(1)'Bei einemim InlandbelegenenGebäudein einem
förmlichfestgelegtenSanierungsgebietoder städtebau-
lichenEntwicklungsbereichkannderSteuerpflichtigeab-
weichendvon$ 7Abs.4 und5jeweilsbiszu10vomHun-
dert der Herstellungskostenfür Moderisierungs- und
InstandsetzungsmaßnahmenimSinnedes8 177desBau-
gesetzbuchsimJahr derHerstellungundindenfolgenden
neunJahrenabsetzen.?Satz1istentsprechendanzuwen-
denaufHerstellungskostenfürMaßnahmen,diederErhal-
tung, Erneuerungund funktionsgerechtenVerwendung
einesGebäudesimSinnedesSatzes1dienen,daswegen
seinergeschichtlichen,künstlerischenoder städtebau-
lichen Bedeutungerhaltenbleiben soll, und zu deren
Durchführungsich der Eigentümerneben bestimmten
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Modermisierungsmaßnahmengegenüberder Gemeinde
verpflichtethat.®DerSteuerpflichtigekanndie erhöhten
Absetzungenim Jahr des Abschlussesder Maßnahme
undindenfolgendenneunJahrenauchfürAnschaffungs-
kosteninAnspruchnehmen,dieaufMaßnahmenimSinne
derSätze1und2entfallen,soweitdiesenachdemrechts-
wirksamenAbschlußeines obligatorischenErwerbsver-
trags oder eines gleichstehendenRechtsaktsdurchge-
führtwordensind.“DieerhöhtenAbsetzungenkönnennur
inAnspruchgenommenwerden,soweitdieHerstellungs-
oder Anschaffungskostendurch Zuschüsseaus Sanie-
rungs-oderEntwicklungsförderungsmittelnnichtgedeckt
sind. ‘Nach Ablauf des Begünstigungszeitraumsist ein
RestwertdenHerstellungs-oderAnschaffungskostendes
GebäudesoderdemanderenStelletretendenWerthinzu-
zurechnen;dieweiterenAbsetzungenfürAbnutzungsind
einheitlichfürdasgesamteGebäudenachdemsichhier-
nachergebendenBetragunddemfürdasGebäudemaß-
gebendenHundertsatzzubemessen.
(2)'DerSteuerpflichtigekanndieerhöhtenAbsetzungen

nurin Anspruchnehmen,wenner durcheineBescheini-
gungderzuständigenGemeindebehördedieVorausset-
zungendesAbsatzes1fürdasGebäudeunddieMaßnah-
men nachweist.?Sindihm Zuschüsseaus Sanierungs-
oderEntwickiungsförderungsmittelngewährtworden,so
hat die Bescheinigungauch deren Höhe zu enthalten;
werden ihm solche Zuschüsse nach Ausstellungder
Bescheinigunggewährt,so ist diese entsprechendzu
ändern.
(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf Gebäudeteile,die

selbständigeunbeweglicheWirtschaftsgütersind, sowie
auf Eigentumswohnungenund auf imTeileigentumste-
hendeRäumeentsprechendanzuwenden.

gti
ErhöhteAbsetzungenbei Baudenkmalen

(1)'Bei einemimInlandbelegenenGebäude,dasnach
den jeweiligenlandesrechtlichenVorschriftenein Bau-
denkmalist,kannderSteuerpflichtigeabweichendvon$7
Abs. 4 und 5jeweils bis zu 10vom Hundertder Her-
stellungskostenfür Baumaßnahmen,die nach Art und
Umfangzur Erhaltungdes Gebäudesals Baudenkmal
oder zu seinersinnvollenNutzungerforderlichsind, im
Jahr der Herstellungund in den folgendenneunJahren
absetzen.?EinesinnvolleNutzungist nur anzunehmen,
wenndas Gebäudein derWeise genutztwird,daß die
Erhaltungder schützenswertenSubstanzdes Gebäudes
aufdieDauergewährleistetist.’BeieinemimInlandbele-
genenGebäudeteil,dasnachdenjeweiligenlandesrecht-
lichenVorschriftenein Baudenkmalist, sind die Sätze1
und 2 entsprechendanzuwenden.‘Bei einemim Inland
belegenenGebäudeoderGebäudeteil,dasfürsichallein
nichtdieVoraussetzungenfüreinBaudenkmalerfüllt,aber
Teil einer Gebäudegruppeoder GesamtanlageIst, die
nach den jeweiligenlandesrechtlichenVorschriftenals
Einheitgeschütztist,kannderSteuerpflichtigedieerhöh-
ten Absetzungenvon den Herstellungskostenfür Bau-
maßnahmenvomehmen,die nachArt und Umfangzur
ErhaltungdesschützenswertenäußerenErscheinungsbil-
des derGebäudegruppeoderGesamtanlageerforderlich
sind.*DerSteuerpflichtigekanndieerhöhtenAbsetzungen
im Jahr des Abschlussesder Baumaßnahmeund in den
folgendenneunJahren auch für Anschaffungskostenin
Anspruchnehmen,dieaufBaumaßnahmenimSinneder

Sätze1bis4entfallen,soweitdiesenachdemrechtswirk-
samenAbschlußeinesobligatorischenErwerbsvertrags
odereinesgleichstehendenRechtsaktsdurchgeführtwor-
den sind. *DieBaumaßnahmenmüssenin Abstimmung
mitderinAbsatz2 bezeichnetenStelledurchgeführtwor-
den sein. ’Die erhöhtenAbsetzungenkönnen nur in
Anspruchgenommenwerden,soweitdie Herstellungs-
oder Anschaffungskostennicht durch Zuschüsse aus
öffentlichenKassengedecktsind.®$7hAbs. 1 Satz5 ist
entsprechendanzuwenden.
(2)'DerSteuerpflichtigekanndieerhöhtenAbsetzungen

nurinAnspruchnehmen,wenner durcheineBescheini-
gungder nach Landesrechtzuständigenoder von der
LandesregierungbestimmtenStelledieVoraussetzungen
desAbsatzes1fürdasGebäudeoderGebäudeteilundfür
die Erforderlichkeitder Aufwendungennachweist.?Hat
eineder für DenkmalschutzoderDenkmalpflegezustän-
digen Behörden ihm Zuschüsse gewährt,so hat die
BescheinigungauchderenHöhezuenthalten;werdenihm
solcheZuschüssenachAusstellungder Bescheinigung
gewährt,so istdieseentsprechendzuändern.
(3)$7hAbs.3 istentsprechendanzuwenden.

87K
ErhöhteAbsetzungen

- fürWohnungenmitSozialbindung
(1)'Bei Wohnungenim Sinnedes Absatzes2 können

abweichendvon$ 7 Abs. 4 und5 imJahr derFertigstel-
lung und in den folgendenvier Jahren jeweils bis zu
10vomHundertundindenfolgendenfünfJahrenjeweils
bis zu 7 vom Hundert der Herstellungskostenoder
Anschaffungskostenabgesetztwerden.?imFall der An-
schaffungistSatz1nuranzuwenden,wennderHersteller
für die veräußerteWohnung weder Absetzungenfür
Abnutzungnach$ 7 Abs. 5 vorgenommennocherhöhte
Absetzungenoder Sonderabschreibungenin Anspruch
genommenhat.Nach AblaufdieserzehnJahre sindals
AbsetzungenfürAbnutzungbiszurvollenAbsetzungjähr-
lich 3% vom Hundertdes Restwertsabzuziehen;$ 7
Abs.4Satz2giltentsprechend.
(2)BegünstigtsindWohnungenimInland,

1. a) für die der Bauantragnachdem28. Februar1989
gestelltwordenist und die vomSteuerpflichtigen
hergestelltwordensindoder

b) die vom Steuerpflichtigennach dem28. Februar
1989 auf Grund eines nach diesem Zeitpunkt
rechtswirksamabgeschlossenenobligatorischen
Vertragsbis zum Endedes Jahres der Fertigstel-
lungangeschafftwordensind,

2. dievordem1.Januar1996fertiggestelltwordensind,
3. fürdiekeineMittelausöffentlichenHaushaltenunmit-

teilbarodermittelbargewährtwerden,
4. die im Jahr der AnschaffungoderHerstellungund in

den folgendenneun Jahren (Verwendungszeitraum)
demSteuerpflichtigenzu fremdenWohnzweckendie-
nenund

5. fürdiederSteuerpflichtigefürjedesJahr desVerwen-
dungszeitraums,in demer dieWohnungenvermietet
hat,durcheineBescheinigungnachweist,daßdieVor-
aussetzungendesAbsatzes3vorliegen.



(3) 'Die Bescheinigung nach Absatz 2 Nr. 5 ist von der
nach $ 3 des Wohnungsbindungsgesetzeszuständigen
Stelle, im Saarlandvon der durchdie Landesregierung
bestimmtenStelle(zuständigenStelle),nachAblaufdes
jeweiligenJahres des BegünstigungszeitraumsfürWoh-
nungenzuerteilen,
1. a) die derSteuerpflichtigenuran Personenvermietet

hat, für die
aa) eine Bescheinigungüber die Wohnberechti-

gungnach$ 5 desWohnungsbindungsgeset-
zes, imSaarlandeineMieteranerkennung,daß
dieVoraussetzungendes$ 14desWohnungs-
baugesetzesfürdasSaarlanderfülltsind,aus-
gestelltwordenist,oder

bb) eineBescheinigungausgestelltwordenist,daß
sie die Voraussetzungendes $ 88a Abs. 1
BuchstabebdesZweitenWohnungsbaugeset-
zes, imSaarlanddes851bAbs. 1Buchstabeb
des Wohnungsbaugesetzesfür das Saarland,
erfüllen,

und wenn die Größe der Wohnungdie in dieser
BescheinigungangegebeneGrößenichtübersteigt,
oder

b) für die derSteuerpflichtigekeinenMieterimSinne
des Buchstabensa gefundenhat und für die ihm
die zuständigeStelle nicht innerhalbvon sechs
Wochen nach seinerAnforderungeinen solchen
Mieter nachgewiesen hat,

und
2. beidenendieHöchstmietenichtüberschrittenworden

ist. ?DieLandesregierungenwerdenermächtigt,die
Höchstmietein Anlehnungan die Beträgenach$ 72
Abs. 3 des ZweitenWohnungsbaugesetzes,imSaar-
land unter Berücksichtigungder Besonderheiten
des Wohnungsbaugesetzesfür das Saarlanddurch
Rechtsverordnungfestzusetzen.°InderRechtsverord-
nungisteineErhöhungderMieteninAnlehnungandie
ErhöhungderMietenimöffentlichgefördertensozialen
Wohnungsbauzuzulassen.‘$ 4 desGesetzeszur Re-
gelungderMiethöhebleibtunberührt.

?BeiWohnungen,fürdiederBauantragnachdem31.De-
zember1992gestelltwordenistunddievomSteuerpflich-
tigenhergestelltwordensindoderdievomSteuerpflich-
tigen auf Grund eines nach dem 31. Dezember1992
rechtswirksamabgeschlossenenobligatorischenVertrags
angeschafftwordensind,giltSatz1Nr.1Buchstabeamit
der Maßgabe,daß der Steuerpflichtigedie Wohnungen
nuranPersonenvermietethat,die imJahr derFertigstel-
lungzu ihmin einemDienstverhältnisgestandenhaben,
undistSatz1Nr.1Buchstabebnichtanzuwenden.

4.ÜberschußderEinnahmen
überdieWerbungskosten

88
Einnahmen

(1)EinnahmensindalleGüter,die inGeldoderGeldes-
wert bestehen und dem Steuerpflichtigen im Rahmen
einerderEinkunftsartendes$ 2 Abs. 1Satz 1Nr.4bis 7
zufließen.
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(2)"Einnahmen,die nichtin Geld bestehen(Wohnung,
Kost,Waren,DienstleistungenundsonstigeSachbezüge),
sindmitdenumüblichePreisnachlässegemindertenüb-
lichenEndpreisenamAbgabeortanzusetzen.?Fürdiepri-
vateNutzungeinesbetrieblichenKraftfahrzeugszupriva-
ten Fahrtengilt $ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 entsprechend.
>KanndasKraftfahrzeugauchfürFahrtenzwischenWoh-
nungundArbeitsstättegenutztwerden,erhöhtsich der
WertinSatz2fürjedenKalendermonatum0,03vomHun-
dertdesListenpreisesimSinnedes$6Abs.1Nr.4Satz2
für jeden Kilometerder EntfernungzwischenWohnung
undArbeitsstätte.‘DerWertnachdenSätzen2und3kann
mitdemaufdieprivateNutzungunddieNutzungzuFahr-
ten zwischenWohnungund Arbeitsstätteentfallenden
TeildergesamtenKraftfahrzeugaufwendungenangesetzt
werden,wenndiedurchdasKraftfahrzeuginsgesamtent-
stehendenAufwendungendurchBelegeunddasVerhält-
nisderprivatenFahrtenundder FahrtenzwischenWoh-
nungundArbeitsstättezu denübrigenFahrtendurchein
ordnungsgemäßesFahrtenbuchnachgewiesenwerden.
Die Nutzungdes Kraftfahrzeugszu einerFamilienheim-
fahrtimRahmeneinerdoppeltenHaushaltsführungistmit
0,002vomHundertdes Listenpreisesim Sinnedes $ 6
Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 für jedenKilometerder Entfernung
zwischendem Ort des eigenenHausstandsund dem
Beschäftigungsortanzusetzen;dies gilt nicht,wenn für
diese Fahrt ein Abzug von Werbungskostennach $ 9
Abs. 1Satz3 Nr.5 Satz3 und4 inBetrachtkäme;Satz4
istsinngemäßanzuwenden.®BeiArbeitnehmern,fürderen
SachbezügedurchRechtsverordnungnach$ 17Abs. 1
Nr. 3 des Vierten Buches SozialgesetzbuchWerte
bestimmtwordensind,sinddieseWertemaßgebend.’Die
WertenachSatz6 sindauchbeiSteuerpflichtigenanzu-
setzen,die nichtder gesetzlichenRentenversicherungs-
pflichtunterliegen,wennsie für derenSachbezügenicht
offensichtlichunzutreffendsind. *Die oberste Finanz-
behördeeinesLandeskannmitZustimmungdesBundes-
ministeriumsder Finanzenfür weitereSachbezügeder
ArbeitnehmerDurchschnittswertefestsetzen.’Sachbezü-
ge, die nach Satz 1 zu bewertensind, bleibenaußer
Ansatz,wenndiesichnachAnrechnungdervomSteuer-
pflichtigengezahltenEntgelteergebendenVorteileinsge-
samt 50 DeutscheMark im Kalendermonatnicht über-
steigen.
(3)"ErhälteinArbeitnehmeraufGrundseinesDienstver-

hältnissesWarenoderDienstleistungen,die vomArbeit-
gebernichtüberwiegendfürdenBedarfseinerArbeitneh-
mer hergestellt,vertriebenoder erbrachtwerden und
derenBezugnichtnach$40pauschalversteuertwird,so
geltenals derenWerteabweichendvonAbsatz2 die um
viervomHundertgemindertenEndpreise,zu denender
Arbeitgeberoder der dem Abgabeortnächstansässige
Abnehmer die Waren oder Dienstleistungenfremden
Letztverbrauchemim allgemeinen Geschäftsverkehr
anbietet.?Diesich nach Abzug der vom Arbeitnehmer
gezahltenEntgelteergebendenVorteilesind steuerfrei,
soweit sie aus dem Dienstverhältnisinsgesamt2 400
DeutscheMarkimKalenderjahrnichtübersteigen.

89
Werbungskosten

(1) ‘Werbungskostensind Aufwendungenzur Erwer-
bung,SicherungundErhaltungder Einnahmen.?Siesind
bei der Einkunftsartabzuziehen,bei der sie erwachsen
sind.‘Werbungskostensindauch
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1. SchuldzinsenundaufbesonderenVerpflichtungsgrün-
den beruhendeRentenunddauerndeLasten,soweit
sie miteinerEinkunftsartin wirtschaftliichemZusam-
menhangstehen.?BeiLeibrentenkannnurder Anteil
abgezogenwerden,dersichausderin$22Nr.1Satz3
Buchstabea aufgeführtenTabelleergibt;indenFällen
des$22Nr.1Satz3 Buchstabealetzter Satzkannnur
derAnteil,dernachderindieserVorschriftvorgesehe-
nen Rechtsverordnungzu ermittelnist, abgezogen
werden;

2. SteuernvomGrundbesitz,sonstigeöffentlicheAbga-
benundVersicherungsbeiträge,soweitsolcheAusga-
bensichaufGebäudeoderaufGegenständebeziehen,
die demSteuerpflichtigenzurEinnahmeerzielungdie-
nen;

9. Beiträgezu Berufsständenund sonstigenBerufsver-
bänden,derenZwecknichtaufeinenwirtschaftlichen
Geschäftsbetriebgerichtetist;

4. Aufwendungendes Arbeitnehmersfür Fahrtenzwi-
schenWohnungundArbeitsstätte.?FährtderArbeit-
nehmeraneinemArbeitstagmehrmalszwischenWoh-
nungundArbeitsstättehinundher,so sinddiezusätz-
lichenFahrtennurzuberücksichtigen,soweitsiedurch
einenzusätzlichenArbeitseinsatzaußerhalbderregel-
mäßigenArbeitszeitoderdurcheineArbeitszeitunter-
brechungvonmindestensvierStundenveranlaßtsind.
®Hatein ArbeitnehmermehrereWohnungen,so sind
die Fahrtenvonoderzu einerWohnung,dienichtder
Arbeitsstätteam nächstenliegt,nur zu berücksichti-
gen,wennsie den Mittelpunktder Lebensinteressen
des Arbeitnehmersbildetund nicht nur gelegentlich
aufgesuchtwird.*BeiFahrtenmiteinemeigenenoder
zurNutzungüberlassenenKraftfahrzeugsinddieAuf-
wendungenmitdenfolgendenPauschbeträgenanzu-
setzen:
a) bei Benutzungeines Kraftwagens0,70 Deutsche

b) bei BenutzungeinesMotorradsoder Motorrollers
0,33DeutscheMark

fürjedenKilometerderEntfernungzwischenWohnung
undArbeitsstätte;fürdieBestimmungderEntfernung
ist die kürzestebenutzbareStraßenverbindungmaß-
gebend;

5. notwendigeMehraufwendungen,dieeinemArbeitneh-
merwegeneineraus beruflichemAnlaßbegründeten
doppeltenHaushaltsführungentstehen.?Einedoppelte
Haushaltsführungliegt vor, wenn der Arbeitnehmer
außerhalbdes Ortes,in demer eineneigenenHaus-
standunterhält,beschäftigtistundauchamBeschäfti-
gungsortwohnt.’DerAbzugderAufwendungenistbei
einerBeschäftigungamselbenOrtaufinsgesamtzwei
Jahre begrenzt. ‘Aufwendungenfür Fahrten vom
BeschäftigungsortzumOrt des eigenenHausstands
und zurück(Familienheimfahrten)könnenjeweilsnur
füreineFamilienheimfahrtwöchentlichalsWerbungs-
kostenabgezogenwerden.°BeiFamilienheimfahrten
mit einemeigenenoder zur Nutzungüberlassenen
Kraftfahrzeugistje KilometerderEntfernungzwischen
demOrtdeseigenenHausstandsunddemBeschäfti-
gungsortNummer4 Satz 4 entsprechendanzuwen-
den;AufwendungenfürFamilienheimfahrtenmiteinem
dem Steuerpflichtigenim RahmeneinerEinkunftsart
überlassenenKraftfahrzeugwerden nicht berück-
sichtigt;

6. Aufwendungenfür Arbeitsmittel,zum Beispiel für
WerkzeugeundtypischeBerufskleidung.?Nummer7
bleibtunberührt;

7. AbsetzungenfürAbnutzungundfürSubstanzverringe-
rungunderhöhteAbsetzungen.?86Abs.2Satz1bis3
istinFällenderAnschaffungoderHerstellungvonWirt-
schaftsgüternentsprechendanzuwenden.
(2)"Anstelleder PauschbeträgenachAbsatz 1 Satz3

Nr.4Satz4können
1. Behinderte,derenGradder Behinderungmindestens

70beträgt,
2. Behinderte,derenGradder Behinderungwenigerals

70,abermindestens50beträgtunddie in ihrerBewe-
gungsfähigkeitim Straßenverkehrerheblichbeein-
trächtigt sind,

für FahrtenzwischenWohnungundArbeitsstätteundfür
Familienheimfahrtendie tatsächlichenAufwendungen
ansetzen.?DieVoraussetzungender Nummern1 und 2
sinddurchamtlicheUnterlagennachzuweisen.
(3)Absatz1Satz3 Nr.4 und5 undAbsatz2 geltenbei

den EinkunftsartenimSinnedes $ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr.5
bis7entsprechend.
(4)(weggefallen)
(5)$4Abs. 5Satz 1Nr.1bis5,6bbis8a,10undAbs.6

giltsinngemäß.

89a
PauschbeträgefürWerbungskosten

'FürWerbungskostensind bei der Ermittlungder Ein-
künftediefolgendenPauschbeträgeabzuziehen,
1. wenn nicht höhereWerbungskostennachgewiesen

werden:
a) vondenEinnahmenausnichtselbständigerArbeit:

ein Arbeitnehmer-Pauschbetragvon 2 000 Deut-
scheMark;

b) von den Einnahmen aus Kapitalvermögen:
einPauschbetragvon100DeutscheMark;beiEhe-
gatten,dienachden8826,26bzusammenveran-
lagtwerden,erhöhtsich dieserPauschbetragauf
insgesamt200DeutscheMark;

c) vondenEinnahmenimSinnedes822Nr.1und1a:
ein Pauschbetragvon insgesamt200 Deutsche
Mark;

2. wennder Steuerpflichtigebei Gebäuden,soweit sie
Wohnzweckendienen,dieWerbungskostenpauschal
ermittelt:
vondenEinnahmenausVermietungundVerpachtung:
einPauschbetragvon42DeutscheMarkproQuadrat-
meterWohnfläche.?NebendemPauschbetragkönnen
dienach$9Abs.1Satz3Nr.1abziehbarenSchuldzin-
sen, die Absetzungenfür Abnutzungund für Sub-
stanzverringerung,erhöhteAbsetzungenundSonder-
abschreibungenabgezogen werden. °Der Steuer-
pflichtigekann für den folgendenVeranlagungszeit-
raumdietatsächlichenWerbungskostenabziehen.‘In
diesem Fall ist eine erneuteAnwendungdes Wer-
bungskosten-PauschbetragserstnachAblaufdervier
folgendenVeranlagungszeiträumezulässig.°FürZeit-



räume,in denendas GebäudenichtWohnzwecken
oderderErzielungvonEinkünftenausVermietungund
Verpachtungdient,ist der Pauschbetragnichtabzu-
ziehen.®SindmehrereSteuerpflichtigeEigentümerdes
GebäudesundsindsieandenEinkünftenausVermie-
tungundVerpachtungbeteiligt,könnensiedasWahl-
rechtnureinheitlichausüben."DievorstehendenSätze
sindaufGebäudeteile,dieselbständigeunbewegliche
Wirtschaftsgüter sind, sowie auf Eigentumswohnun-
genentsprechendanzuwenden.

?DerArbeitnehmer-Pauschbetragdarf nur bis zur Höhe
derumdenVersorgungs-Freibetrag($19Abs. 2)gemin-
dertenEinnahmen,die PauschbeträgenachSatz 1 Nr. 1
Buchstabe b und c dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen
abgezogenwerden.

4a.UmsatzsteuerrechtlicherVorsteuerabzug

$9b
(1)'DerVorsteuerbetragnach$ 15des Umsatzsteuer-

gesetzesgehört,soweiter beiderUmsatzsteuerabgezo-
genwerdenkann,nichtzu denAnschaffungs-oderHer-
stellungskostendesWirtschaftsguts,aufdessenAnschaf-
fungoderHerstellunger entfällt.?DerTeildesVorsteuer-
betrags,der nichtabgezogenwerdenkann,brauchtden
Anschaffungs-oderHerstellungskostendesWirtschafts-
Quts,aufdessenAnschaffungoder HerstellungderVor-
steuerbetragentfällt,nichtzugerechnetzuwerden,
1. wenner 25 vom Hundertdes Vorsteuerbetragsund

500DeutscheMarknichtübersteigt,oder
2. wenndiezumAusschlußvomVorsteuerabzugführen-

den Umsätze nicht mehr als 3 vom Hundertdes
Gesamtumsatzesbetragen.
(2)WirdderVorsteuerabzugnach$ 15ades Umsatz-

steuergesetzesberichtigt,so sind die Mehrbeträgeals
Betriebseinnahmenoder Einnahmen,die Minderbeträge
als Betriebsausgabenoder Werbungskostenzu behan-
deln;dieAnschaffungs-oderHerstellungskostenbleiben
unberührt.

5.Sonderausgaben
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(1)SonderausgabensinddiefolgendenAufwendungen,

wennsiewederBetriebsausgabennochWerbungskosten
sind:
1. Unterhaltsleistungenandengeschiedenenoderdau-

ernd getrenntlebendenunbeschränkteinkommen-
steuerpflichtigenEhegatten,wennderGeberdiesmit
Zustimmungdes Empfängersbeantragt,bis zu
27000DeutscheMark im Kalenderjahr.?DerAntrag
kannjeweilsnurfüreinKalenderjahrgestelltundnicht
zurückgenommenwerden.°DieZustimmungist mit
Ausnahmedernach$ 894Abs. 1derZivilprozeßord-
nungals erteiltgeltendenbis aufWiderrufwirksam.
“DerWiderrufist vor Beginndes Kalenderjahrs,für
das die Zustimmungerstmals nicht gelten soll,
gegenüberdemFinanzamtzu erklären.°DieSätze1
bis 4 geltenfür FällederNichtigkeitoderderAufhe-
bungderEheentsprechend;
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1a. auf besonderenVerpflichtungsgründenberuhende
RentenunddauemdeLasten,dienichtmitEinkünften
in wirtschaftlichemZusammenhangstehen,die bei
derVeranlagungaußerBetrachtbleiben.*BeiLeibren-
tenkannnurderAnteilabgezogenwerden,der sich
ausderin822 Nr.1Satz3 Buchstabea aufgeführten
Tabelleergibt;in den Fällendes $ 22 Nr. 1 Satz 3
Buchstabealetzter SatzkannnurderAnteil,dernach
der in dieserVorschriftvorgesehenenRechtsverord-
nungzuermittelnist,abgezogenwerden;

2. a) Beiträgezu Kranken-,Pflege-,Unfall- und Haft-
pflichtversicherungen,zu den gesetzlichenRen-
tenversicherungenund an die Bundesanstaltfür
Arbeit;
BeiträgezudenfolgendenVersicherungenaufden
Erlebens-oderTodesfall:
aa) Risikoversicherungen,die nurfürdenTodes-

falleineLeistungvorsehen,
bb) Rentenversicherungenohne Kapitalwahl-

recht,

b=

cc) Rentenversicherungenmit Kapitalwahlrecht
gegen laufendeBeitragsleistung,wenn das
KapitalwahlrechtnichtvorAblaufvon12Jah-
ren seit Vertragsabschlußausgeübtwerden
kann,

dd) Kapitalversicherungengegen laufende Bei-
tragsleistungmitSparanteil,wennderVertrag
fürdieDauervonmindestens12Jahrenabge-
schlossenwordenist.

Bei Steuerpflichtigen,dieam31.Dezember1990
einenWohnsitzoder ihrengewöhnlichenAufent-
halt in dem in Artikel3 des Einigungsvertrages
genanntenGebietundvordem1.Januar1991kei-
nen Wohnsitzoder gewöhnlichenAufenthaltim
bisherigenGeltungsbereichdiesesGesetzeshat-
ten,giltbiszum31.Dezember1996folgendes:
®HatderSteuerpflichtigezurZeitdesVertragsab-
schlussesdas 47. Lebensjahrvollendet,verkürzt
sichbeilaufenderBeitragsleistungdieMindestver-
tragsdauervon 12 Jahren umdie Zahlder ange-
fangenenLebensjahre,umdieerälterals47Jahre
ist,höchstensjedochauf6 Jahre.
“FondsgebundeneLebensversicherungensind
ausgeschlossen.®AusgeschlossensindauchVer-
sicherungenaufdenErlebens-oderTodesfall,bei
denender SteuerpflichtigeAnsprücheaus einem
von eineranderenPersonabgeschlossenenVer-
tragentgeltlicherworbenhat,es seidenn,eswer-
denaus anderenRechtsverhältnissenentstande-
neAbfindungs-undAusgleichsansprüchearbeits-
rechtlicher,erbrechtlicheroderfamilienrechtlicher
Art durch Übertragungvon Ansprüchenaus
Lebensversicherungsverträgenerfüllt;

c) Beiträgezu einerzusätzlichenfreiwilligenPflege-
versicherung;

9. (weggefallen);
4. gezahlteKirchensteuer;
5. Zinsennachden$$233a,234und237derAbgaben-

ordnung;
6. Steuerberatungskosten;



Aufwendungendes Steuerpflichtigenfür seine Be-
rufsausbildungoder seine Weiterbildungin einem
nichtausgeübtenBerufbis zu 1800DeutscheMark
imKalenderjahr.?DieserBetragerhöhtsichauf2400
DeutscheMark,wennderSteuerpflichtigewegender
Ausbildungoder Weiterbildungaußerhalbdes Orts
untergebrachtist,indemereineneigenenHausstand
unterhält.®DieSätze 1 und 2 geltenentsprechend,
wenndemSteuerpflichtigenAufwendungenfür eine
Berufsausbildungoder Weiterbildungseines Ehe-
gattenerwachsenunddie EhegattendieVorausset-
zungendes$ 26Abs. 1Satz1erfüllen;indiesemFall

9. nicht vermögenswirksameLeistungendarstellen,für
die Anspruch auf eine Arbeitnehmer-Sparzulage nach
$&13 des FünftenVermögensbildungsgesetzesbe-
steht.

könnendie Beträgevon 1800 DeutscheMark und a) das Darlehendientunmittelbarundausschließlichder
2 400DeutscheMarkfürdeninderBerufsausbildung FinanzierungvonAnschaffungs-oderHerstellungsko-
oderWeiterbildungbefindlichenEhegatteninsgesamt steneinesWirtschaftsgutes,dasdauerndzurErzielung
nureinmalabgezogenwerden.‘Zu denAufwendun- vonEinkünftenbestimmtundkeineForderungist,und
genfüreineBerufsausbildungoderWeiterbildungge- dieganzoderzumTeilzurTilgungoderSicherungver-
hörennichtAufwendungenfür den Lebensunterhalt, wendeten Ansprüche aus Versicherungsverträgen
esseidenn,daßessichumMehraufwendungenhan- übersteigennichtdiemitdemDarlehenfinanzierten
delt,die durcheineauswärtigeUnterbringungim Anschaffungs-oderHerstellungskosten;dabeiistes
SinnedesSatzes2entstehen.‘BeiAufwendungenfür unbeachtlich,wenndieseVoraussetzungenbeiDarle-
ein häuslichesArbeitszimmer,für Fahrtenzwischen henoderbeizurTilgungoderSicherungverwendeten
WohnungundAusbildungs-oderWeiterbildungsort AnsprüchenausVersicherungsverträgenjeweilsinsge-
undwegendoppelterHaushaltsführungsowiebei samtfüreinenTeilbetragbiszu5000DeutscheMark
MehraufwandfürVerpflegunggelten$4Abs.5Satz1 nichterfülltsind,
Si 82 SAL Nr 8sinngemäß:5 undAbs.2 sowie b) eshandeltsichumeineDirektversicherungoder

c) dieAnsprücheausVersicherungsverträgendienenins-AufwendungendesSteuerpflichtigen,soweitsienicht
inunmittelbaremwirtschaftlichenZusammenhangmit
steuerfreienEinnahmenstehen,bis zu 18000Deut-
sche Mark im Kalenderjahrfür hauswirtschaftliche
Beschäftigungsverhältnisse,wenn auf Grund der
BeschäftigungsverhältnissePflichtbeiträgezur inlän-
dischengesetzlichenRentenversicherungentrichtet
werden.?LebenzweiAlleinstehendein einemHaus-

gesamt nicht länger als drei Jahre der Sicherung
betrieblichveranlaßterDarlehen;indiesenFällenkön-
nendie Versicherungsbeiträgein den Veranlagungs-
zeiträumennichtalsSonderausgabenabgezogenwer-
den,indenendieAnsprücheausVersicherungsverträ-
genderSicherungdesDarlehensdienen.

haltzusammen,könnensiedenHöchstbetraginsge- folgendeHöchstbeträge:
samtnureinmalinAnspruchnehmen.°Fürjedenvoll- .enKalendermonat,indemdieVoraussetzungennach 1. einGrundhöchstbetragvon 2 610DeutscheMark,
Satz 1 nicht vorgelegenhaben,ermäßigtsich der imFallderZusammenveran-
HöchstbetragnachSatz1umeinZwölftel; lagungvonEhegattenvon 5 220DeutscheMark;
30 vomHundertdes Entgelts,das der Steuerpflich- 2. einVorwegabzugvon 6 000DeutscheMark,
tigefüreinKind,fürdasereinenKinderfreibetragoder imFallderZusammenveran-
Kindergelderhält,für den BesucheinergemäßArti- lagungvonEhegattenvon 12000DeutscheMark.
kel7 Abs. 4 des Grundgesetzesstaatlichgenehmig-
ten oder nach LandesrechterlaubtenErsatzschule
sowie einer nach Landesrechtanerkanntenallge-
meinbildendenErgänzungsschuleentrichtetmitAus-
nahmedes Entgeltsfür Beherbergung,Betreuung
undVerpflegung.

2DieseBeträgesindzukürzenum16vomHundertder
SummederEinnahmen
a) aus nichtselbständigerArbeit im Sinne des 8 19

ohneVersorgungsbezügeimSinnedes$ 19Abs.2,
wennfürdieZukunftssicherungdesSteuerpflichti-
gen LeistungenimSinnedes $ 3 Nr. 62 erbracht(2)VoraussetzungfürdenAbzugder inAbsatz1Nr.2

bezeichnetenBeträge(Vorsorgeaufwendungen)ist, daß
sie

werdenoder der Steuerpflichtigezum Personen-
kreisdes8 10c Abs.3Nr.1oder2gehört,und

b) ausderAusübungeinesMandatsimSinnedes$22
Nr.4;

3. für Beiträgenach Absatz 1 Nr. 2 Buchstabec ein
zusätzlicherHöchstbetragvon360DeutscheMarkfür
Steuerpflichtige,die nach dem 31. Dezember1957
geborensind;

1. nicht in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammen-
hangmitsteuerfreienEinnahmenstehen,

2. a) an Versicherungsunternehmen,die ihrenSitz oder
ihre Geschäftsleitungin einemMitgliedstaatder
EuropäischenGemeinschaftenhabenunddasVer-
sicherungsgeschäftimInlandbetreibendürfen,und
Versicherungsunternehmen,denen die Erlaubnis 4. Vorsorgeaufwendungen,diedienachdenNummern1
zumGeschäftsbetriebimInlanderteiltist,oder bis 3 abziehbarenBeträgeübersteigen,könnenzur

Hälfte,höchstensbis zu 50vomHundertdes Grund-
höchstbetragsabgezogenwerden(hälftigerHöchst-
betrag).
(4)(weggefallen)

b) (weggefallen)
c) aneinenSozialversicherungsträger
geleistetwerdenund



(5) Nach Maßgabe einer Rechtsverordnungist eine
Nachversteuerungdurchzuführen
1. bei Versicherungenim Sinne des Absatzes 1 Nr. 2

Buchstabe b Doppelbuchstaben bb, cc und dd, wenn
die Voraussetzungenfür den Sonderausgabenabzug
nachAbsatz2Satz2nichterfülltsind;

2. bei RentenversicherungengegenEinmalbeitrag(Ab-
satz1 Nr.2 Buchstabeb Doppelbuchstabebb),wenn
vor Ablaufder Vertragsdauer,außerimSchadensfall
oder bei Erbringungder vertragsmäßigenRenten-
leistung,Einmalbeiträgeganz oder zum Teil zurück-
gezahltwerden.

8 10a
(weggefallen)

8 10b
SteuerbegünstigteZwecke

(1) ‘Ausgabenzur Förderungmildtätiger,kirchlicher,
religiöser, wissenschaftlicher und der als besonders för-
derungswürdiganerkanntengemeinnützigenZweckesind
biszurHöhevoninsgesamt5 vomHundertdesGesamt-
betragsderEinkünfteoder2vomTausendderSummeder
gesamtenUmsätzeundderimKalenderjahraufgewende-
tenLöhneundGehälteralsSonderausgabenabzugsfähig.
Für wissenschaftliche,mildtätigeundals besondersför-
derungswürdiganerkanntekulturelleZweckeerhöhtsich
der Vomhundertsatzvon 5 umweitere5 vomHundert.
?Überschreiteteine Einzelzuwendungvon mindestens
50000DeutscheMarkzurFörderungwissenschaftlicher,
mildtätigeroder als besondersförderungswürdiganer-
kannterkulturellerZweckedieseHöchstsätze,ist sie im
Rahmender Höchstsätzeim Veranlagungszeitraumder
Zuwendung,indenzweivorangegangenenundindenfünf
folgendenVeranlagungszeiträumenabzuziehen.°$ 10d
giltentsprechend.
(2)'MitgliedsbeiträgeundSpendenan politischePar-

teienimSinnedes 8 2 des Parteiengesetzessindbis zur
Höhevoninsgesamt3 000DeutscheMarkundimFallder
Zusammenveranlagungvon Ehegattenbis zur Höhevon
insgesamt6 000DeutscheMarkimKalenderjahrabzugs-
fähig. Sie können nur insoweit als Sonderausgaben abge-
zogen werden,als für sie nichteine Steuerermäßigung
nach834ggewährtwordenist.
(3)"AlsAusgabeimSinnedieserVorschriftgiltauchdie

Zuwendungvon Wirtschaftsgüternmit Ausnahmevon
NutzungenundLeistungen.?lstdasWirtschaftsgutunmit-
telbar vor seinerZuwendungeinemBetriebsvermögen
entnommenworden,so darfbei der ErmittlungderAus-
gabenhöheder beider EntnahmeangesetzteWertnicht
überschrittenwerden.°InallenübrigenFällenbestimmt
sichdieHöhederAusgabenachdemgemeinenWertdes
zugewendetenWirtschaftsguts.‘Aufwendungenzugun-
steneinerzumEmpfangsteuerlichabzugsfähigerZuwen-
dungenberechtigtenKörperschaftsindnurabzugsfähig,
wenneinAnspruchaufdieErstattungderAufwendungen
durch Vertrag oder Satzung eingeräumtund auf die
Erstattungverzichtetwordenist.°DerAnspruchdarfnicht
unter der Bedingung des Verzichts eingeräumt worden
sein.
c
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(4)'DerSteuerpflichtigedarfaufdieRichtigkeitder Be-
stätigungüberSpendenundMitgliedsbeiträgevertrauen,
es seidenn,daßerdieBestätigungdurchunlautereMittel
oder falsche Angaben erwirkt hat oder daß ihm die
UnrichtigkeitderBestätigungbekanntoderinfolgegrober
Fahrlässigkeitnicht bekanntwar. ?Wervorsätzlichoder
grobfahrlässigeineunrichtigeBestätigungausstelltoder
wer veranlaßt, daß Zuwendungen nicht zu den in der
Bestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken
verwendetwerden, haftet für die entgangeneSteuer.
Diese istmit40vomHundertdeszugewendetenBetrags
anzusetzen.

&10c
Sonderausgaben-Pauschbetrag,Vorsorgepauschale
(1)FürSonderausgabennach8 10Abs. 1 Nr. 1, 1a,4

bis9undnach$ 10bwirdeinPauschbetragvon108Deut-
sche Mark abgezogen (Sonderausgaben-Pauschbetrag),
wenn der Steuerpflichtigenicht höhereAufwendungen
nachweist.
(2) 'Hat der SteuerpflichtigeArbeitslohnbezogen,so

wird für Vorsorgeaufwendungen ($ 10 Abs. 1 Nr. 2) eine
Vorsorgepauschale abgezogen, wenn der Steuerpflichtige
nichtAufwendungennachweist,die zu einemhöheren
Abzug führen.?DieVorsorgepauschalebeträgt20 vom
HundertdesArbeitslohns,jedoch
1. höchstens6000 DeutscheMark abzüglich16 vom

HundertdesArbeitsiohnszuzüglich
2. höchstens2 610DeutscheMark,soweitderTeilbetrag

nachNummer1überschrittenwird,zuzüglich
3. höchstens die Hälfte bis zu 1 305 Deutsche Mark, so-

weit die Teilbeträge nach den Nummern 1 und 2 über-
schrittenwerden.

°DieVorsorgepauschaleist auf den nächstendurch 54
ohneRest teilbarenvollenDeutsche-Mark-Betragabzu-
runden,wennsienichtbereitsdurch54ohneRestteilbar
ist.“ArbeitsiohnimSinnederSätze1und2 istderumden
Versorgungs-Freibetrag($ 19 Abs. 2) und den Alters-
entlastungsbetrag($24a)verminderteArbeitslohn.
(3) Für Arbeitnehmer,die währenddes ganzenoder

eines Teils des Kalenderjahrs
1. in der gesetzlichen Rentenversicherungversiche-

rungsfreioder auf Antragdes Arbeitgebersvon der
Versicherungspflicht befreit waren und denen für den
Fall ihresAusscheidensaus der Beschäftigungauf
Grunddes Beschäftigungsverhältnisseseine lebens-
länglicheVersorgungoderanderenStelleeineAbfin-
dungzustehtoderdie in der gesetzlichenRentenver-
sicherungnachzuversichernsindoder

2. nicht der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht
unterliegen,eine Berufstätigkeitausgeübt und im
ZusammenhangdamitaufGrundvertraglicherVerein-
barungenAnwartschaftsrechteaufeineAltersversor-
gungganzoderteilweiseohneeigeneBeitragsleistung
erworbenhabenoder

3. Versorgungsbezügeim Sinnedes $ 19Abs. 2 Nr. 1
erhaltenhabenoder

4. Altersrenteaus der gesetzlichenRentenversicherung
erhaltenhaben,

beträgt die Vorsorgepauschale20 vom Hundert des
Arbeitslohns,jedochhöchstens2 214DeutscheMark.
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(4)"ImFall der Zusammenveranlagungvon Ehegatten
zurEinkommensteuersind
1. die Deutsche-Mark-BeträgenachAbsatz 1, 2 Satz 2

Nr.1bis3undAbsatz3zuverdoppelnund
2. Absatz2 Satz 4 aufdenArbeitsiohnjedes Ehegatten

gesondertanzuwenden.
2WennbeideEhegattenArbeitsiohnbezogenhabenund
ein Ehegattezu dem Personenkreisdes Absatzes 3
gehört,istdiehöhereVorsorgepauschaleabzuziehen,die
sich ergibt,wennentwederdie Deutsche-Mark-Beträge
nachAbsatz2 Satz2 Nr. 1bis3 verdoppeltunddersich
fürdenEhegattenimSinnedesAbsatzes3 nachAbsatz2
Satz2 ersterHalbsatzergebendeBetragauf2 214Deut-
sche Mark begrenztwerdenoder der Arbeitsiohndes
nichtunterAbsatz3 fallendenEhegattenaußerBetracht
bleibt.Satz 1Nr. 1giltauch,wenndietarifiicheEinkom-
mensteuernach$32aAbs.6zuermittelnist.

8 10d
Verlustabzug

(1)'Verluste,diebeiderErmittlungdesGesamtbetrags
der Einkünftenicht ausgeglichenwerden,sind bis zu
einemBetragvoninsgesamt10MillionenDeutscheMark
wie Sonderausgabenvom Gesamtbetragder Einkünfte
des zweitendemVeranlagungszeitraumvorangegange-
nenVeranlagungszeitraumsabzuziehen;soweiteinAbzug
danachnichtmöglichIst, sind sie wie Sonderausgaben
vomGesamtbetragderEinkünftedeserstendemVeran-
lagungszeitraumvorangegangenenVeranlagungszeit-
raumsabzuziehen.?SindfürdievorangegangenenVeran-
lagungszeiträumebereitsSteuerbescheideerlassenwor-
den,so sindsie insoweitzuändern,alsderVerlustabzug
zu gewährenoderzu berichtigenist.®Dasgiltauchdann,
wenndie Steuerbescheideunanfechtbargewordensind;
dieVerjährungsfristenendeninsoweitnicht,bevordieVer-
jährungsfristfür den Veranlagungszeitraumabgelaufen
ist, in dem Verlustenicht ausgeglichenwerden.“Auf
Antragdes Steuerpflichtigenist ganzoderteilweisevon
derAnwendungdes Satzes1 abzusehen.°ImAntragist
die Höhedes abzuziehendenVerlustsund der Veranla-
Qungszeitraumanzugeben,indemderVerlustabgezogen
werdensoll.
(2) ‘NichtausgeglicheneVerluste,die nicht nachAb-

satz 1 abgezogenwordensind, sind in den folgenden
Veranlagungszeiträumenwie SonderausgabenvomGe-
samtbetragderEinkünfteabzuziehen.?DerAbzugIstnur
insoweitzulässig,als die Verlustenicht nachAbsatz 1
abgezogenwordensind und in den vorangegangenen
Veranlagungszeiträumennicht nach Satz 1 abgezogen
werdenkonnten(verbleibenderVerlustabzug).
(3)'Der am SchlußeinesVeranlagungszeitraumsver-

bleibendeVerlustabzugist gesondertfestzustellen.?Ver-
bleibenderVerlustabzugist der bei der Ermittlungdes
GesamtbetragsderEinkünftenichtausgeglicheneVerlust,
vermindertumdie nachAbsatz 1 abgezogenenunddie
nachAbsatz2 abziehbarenBeträgeundvermehrtumden
aufdenSchlußdesvorangegangenenVeranlagungszeit-
raums festgestelltenverbleibendenVerlustabzug.°Zu-
ständigfürdieFeststellungistdasfürdieBesteuerungdes
Einkommenszuständige Finanzamt.‘Feststellungsbe-
scheidesind zu erlassen,aufzuhebenoder zu ändern,
soweitsichdienachSatz2zuberücksichtigendenBeträ-
ge ändern und deshalb der entsprechende Steuerbe-

scheidzuerlassen,aufzuhebenoderzuändernist.‘Satz4
istentsprechendanzuwenden,wennderErlaß,dieAufhe-
bungoder die Änderungdes Steuerbescheidsmangels
steuerlicherAuswirkungunterbleibt.

810e
SteuerbegünstigungderzueigenenWohn-

zweckengenutztenWohnungimeigenenHaus
(1) ‘Der Steuerpflichtigekannvon den Herstellungs-

kosteneinerWohnungineinemimInlandbelegeneneige-
nenHausodereinerim InlandbelegeneneigenenEigen-
tumswohnungzuzüglichder Hälfteder Anschaffungs-
kostenfür den dazugehörendenGrundund Boden(Be-
messungsgrundlage)imJahr derFertigstellungundinden
dreifolgendenJahrenjeweilsbiszu6vomHundert,höch-
stensjeweils19800DeutscheMark,undindenvierdar-
auffolgendenJahrenjeweilsbiszu 5 vomHundert,höch-
stensjeweils16500DeutscheMark,wie Sonderausga-
benabziehen."Voraussetzungist,daßderSteuerpflichti-
ge die Wohnunghergestelltund in demjeweiligenJahr
des ZeitraumsnachSatz 1 (Abzugszeitraum)zu eigenen
WohnzweckengenutzthatunddieWohnungkeineFerien-
wohnungoderWochenendwohnungist.Eine Nutzungzu
eigenenWohnzweckenliegtauchvor,wennTeileeinerzu
eigenenWohnzweckengenutztenWohnungunentgeltlich
zu Wohnzweckenüberlassenwerden.‘Hat der Steuer-
pflichtigedieWohnungangeschafft,so sinddie Sätze1
bis3mitderMaßgabeanzuwenden,daßandieStelledes
JahresderFertigstellungdasJahr derAnschaffungundan
dieStellederHerstellungskostendieAnschaffungskosten
treten;hatderSteuerpflichtigedieWohnungnichtbiszum
Endedes zweitenaufdas Jahr derFertigstellungfolgen-
den Jahres angeschafft,kanner von der Bemessungs-
grundlageimJahr derAnschaffungundindendreifolgen-
denJahrenhöchstensjeweils9 000DeutscheMarkundin
denvierdarauffolgendenJahrenhöchstensjeweils7 500
DeutscheMarkabziehen.’$6bAbs.6giltsinngemäß.*Bei
einemAnteilanderzu eigenenWohnzweckengenutzten
WohnungkannderSteuerpflichtigedenentsprechenden
TeilderAbzugsbeträgenachSatz1wieSonderausgaben
abziehen."WerdenTeilederWohnungnichtzu eigenen
Wohnzweckengenutzt,istdieBemessungsgrundlageum
denaufdennichtzueigenenWohnzweckenentfallenden
Teil zu kürzen.°Satz4 ist nichtanzuwenden,wennder
SteuerpflichtigedieWohnungodereinenAnteildaranvon
seinemEhegattenanschafftund bei den Ehegattendie
Voraussetzungendes$26Abs. 1vorliegen.
(2)Absatz1giltentsprechendfürHerstellungskostenzu

eigenenWohnzweckengenutzterAusbautenundErweite-
rungenan einerim Inlandbelegenen,zu eigenenWohn-
zweckengenutztenWohnung.
(3)'DerSteuerpflichtigekanndieAbzugsbeträgenach

denAbsätzen1 und2, dieer ineinemJahr desAbzugs-
zeitraumsnicht ausgenutzthat, bis zum Ende des
Abzugszeitraumsabziehen.?NachträglicheHerstellungs-
kostenoderAnschaffungskosten,die bis zumEndedes
Abzugszeitraumsentstehen,könnenvomJahr ihrerEnt-
stehungan für dieVeranlagungszeiträume,in denender
SteuerpflichtigeAbzugsbeträgenach den Absätzen 1
und2 hätteabziehenkönnen,so behandeltwerden,als
wärensiezuBeginndesAbzugszeitraumsentstanden.
(4)"DieAbzugsbeträgenachdenAbsätzen1und2kann

derSteuerpflichtigenurfüreineWohnungoderfüreinen
AusbauodereineErweiterungabziehen.?Ehegatten,bei



denendie Voraussetzungendes $ 26 Abs. 1 vorliegen,
können die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 für
insgesamtzweiderinSatz1bezeichnetenObjekteabzie-
hen, jedoch nicht gleichzeitig für zwei in räumlichem
Zusammenhang belegeneObjekte, wenn bei den Ehegat-
ten im Zeitpunktder Herstellungoder Anschaffungder
ObjektedieVoraussetzungendes $ 26Abs. 1 vorliegen.
®DenAbzugsbeträgenstehendie erhöhtenAbsetzungen
nach$ 7b in derjeweiligenFassungab Inkrafttretendes
Gesetzesvom16.Juni 1964(BGBl.15.353)undnach$15
Abs. 1 bis 4 des Berlinförderungsgesetzes in der jeweili-
gen Fassungab Inkrafttretendes Gesetzesvom11.Juli
1977(BGB. I S. 1213)gleich.*NutztderSteuerpflichtige
die Wohnung im eigenen Haus oder die Eigen-
tumswohnung(Erstobjekt)nicht bis zum Ablauf des
Abzugszeitraumszu eigenenWohnzweckenundkanner
deshalbdieAbzugsbeträgenachdenAbsätzen1 und2
nichtmehr inAnspruch nehmen,so kanner die Abzugsbe-
trägenachAbsatz1beieinerweiterenWohnungimSinne
desAbsatzes1Satz1(Folgeobjekt)inAnspruchnehmen,
wenner das Folgeobjektinnerhalbvon zwei Jahren vor
unddreiJahren nachAblaufdesVeranlagungszeitraums,
in dem er das Erstobjektletztmalszu eigenenWohn-
zwecken genutzt hat, anschafft oder herstellt; Ent-
sprechendesgiltbeieinemAusbauodereinerErweiterung
einerWohnung.°ImFalldesSatzes4 istderAbzugszeit-
raum für das Folgeobjekt um die Anzahl der Veranla-
gungszeiträumezu kürzen,in denender Steuerpflichtige
fürdas ErstobjektdieAbzugsbeträgenachdenAbsätzen
1 und2 hätteabziehenkönnen;hatder Steuerpflichtige
das Folgeobjektin einemVeranlagungszeitraum,in dem
er das Erstobjekt noch zu eigenenWohnzwecken genutzt
hat, hergestelltoder angeschafftoder ausgebautoder
erweitert,so beginntderAbzugszeitraumfürdasFolgeob-
jekt mitAblauf des Veranlagungszeitraums,in dem der
Steuerpflichtigedas Erstobjekt letztmalszu eigenen
Wohnzweckengenutzthat.°Fürdas Folgeobjektsinddie
Vomhundertsätze der vom Erstobjekt verbliebenen Jahre
maßgebend."DemErstobjektimSinnedesSatzes4steht
einErstobjektimSinnedes$7bAbs. 5 Satz4 sowiedes
&15Abs. 1 unddes $ 15bAbs. 1 des Berlinförderungs-
gesetzesgleich.*IstfürdenSteuerpflichtigenObjektver-
brauchnachdenSätzen1 bis 3 eingetreten,kanner die
AbzugsbeträgenachdenAbsätzen1und2 füreinweite-
res, in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten
Gebiet belegenesObjekt abziehen,wenn der Steuer-
pflichtigeoderdessenEhegatte,beidenendieVorausset-
zungendes$ 26Abs. 1vorliegen,indeminArtikel3 des
EinigungsvertragesgenanntenGebietzugezogenistund
1. seinenausschließlichenWohnsitzindiesemGebietzu

Beginn des Veranlagungszeitraums hat oder ihn im
LaufedesVeranlagungszeitraumsbegründetoder

2. bei mehrfachem Wohnsitz einen Wohnsitz in diesem
Gebiethatundsichdortüberwiegendaufhält.

®VoraussetzungfürdieAnwendungdesSatzes8 ist,daß
dieWohnungimeigenenHausoderdie Eigentumswoh-
nungvordem1.Januar1995hergestelltoderangeschafft
oder der Ausbau oder die Erweiterung vor diesem Zeit-
punktfertiggestelltwordenist. ''DieSätze2 und4 bis 6
sind für imSatz8 bezeichneteObjektesinngemäßanzu-
wenden.
(5)"SindmehrereSteuerpflichtigeEigentümereinerzu

eigenenWohnzweckengenutztenWohnung,so ist Ab-
satz4 mitderMaßgabeanzuwenden,daßderAnteildes
SteuerpflichtigenanderWohnungeinerWohnunggleich-

855

steht;EntsprechendesgiltbeidemAusbauoderbei der
Erweiterung einer zu eigenen Wohnzwecken genutzten
Wohnung. ?Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn Eigentümer
der Wohnung der Steuerpflichtige und sein Ehegatte sind
und bei den Ehegattendie Voraussetzungendes $ 26
Abs.1vorliegen.’ErwirbtimFalldesSatzes2einEhegatte
infolgeErbfallseinenMiteigentumsanteilanderWohnung
hinzu, so kann'er die auf diesen Anteil entfallenden
AbzugsbeträgenachdenAbsätzen1 und2 weiterin der
bisherigenHöheabziehen;Entsprechendesgilt,wennim
FalldesSatzes2währenddesAbzugszeitraumsdieVor-
aussetzungendes826Abs. 1wegfallenundeinEhegatte
den Anteil des anderenEhegatten an der Wohnung
erwirbt.
(5a)'Die Abzugsbeträgenachden Absätzen1 und 2

könnennur für die Veranlagungszeiträumein Anspruch
genommenwerden,indenenderGesamtbetragder Ein-
künfte120000DeutscheMark,bei nach$ 26b zusam-
menveranlagtenEhegatten240000DeutscheMarknicht
übersteigt.?EineNachholungvonAbzugsbeträgennach
Absatz3 Satz 1 ist nurfürVeranlagungszeiträumemög-
lich, in denendie in Satz 1 genanntenVoraussetzungen
vorgelegenhaben;Entsprechendesgiltfür nachträgliche
Herstellungskostenoder Anschaffungskostenim Sinne
desAbsatzes3Satz2.
(6)"Aufwendungendes Steuerpflichtigen,die bis zum

BeginndererstmaligenNutzungeinerWohnungimSinne
des Absatzes 1 zu eigenenWohnzweckenentstehen,
unmittelbarmit der Herstellungoder Anschaffungdes
Gebäudesoder der Eigentumswohnungoder der An-
schaffung des dazugehörendenGrund und Bodens
zusammenhängen,nichtzu denHerstellungskostenoder
AnschaffungskostenderWohnungoderzu denAnschaf-
fungskostendes GrundundBodensgehörenunddie im
FallderVermietungoderVerpachtungderWohnungals
Werbungskostenabgezogenwerden könnten,können
wie Sonderausgabenabgezogenwerden. ?Wird eine
Wohnungbis zum Beginnder erstmaligenNutzungzu
eigenenWohnzweckenvermietetoderzu eigenenberuf-
lichenoder eigenenbetrieblichenZweckengenutztund
sinddieAufwendungenWerbungskostenoder Betriebs-
ausgaben,könnensienichtwieSonderausgabenabgezo-
genwerden.®?AufwendungennachSatz1,dieErhaltungs-
aufwandsind und imZusammenhangmit der Anschaf-
fungdesGebäudesoderderEigentumswohnungstehen,
können insgesamt nur bis zu 15 vom Hundert der An-
schaffungskostendes Gebäudesoder der Eigentums-
wohnung,höchstensbiszu 15vomHundertvon150000
DeutscheMark,abgezogenwerden.*DieSätze 1 und 2
geltenentsprechendbeiAusbautenundErweiterungenan
einerzuWohnzweckengenutztenWohnung.
(6a)"NimmtderSteuerpflichtigeAbzugsbeträgefürein

ObjektnachdenAbsätzen1oder2 inAnspruchoderister
auf Grund des Absatzes 5a zur Inanspruchnahmevon
Abzugsbeträgenfür ein solchesObjektnichtberechtigt,
so kann er die mit diesemObjekt in wirtschaftlichem
ZusammenhangstehendenSchuldzinsen,die fürdieZeit
derNutzungzueigenenWohnzweckenentstehen,imJahr
derHerstellungoderAnschaffungund in denbeidenfol-
genenKalenderjahrenbis zur Höhe von jeweils12000
DeutscheMarkwie Sonderausgabenabziehen,wenner
dasObjektvordem1.Januar 1995fertiggestelltodervor
diesem Zeitpunkt bis zum Ende des Jahres der Fertigstel-
lung angeschaffthat. ?Soweitder Schuldzinsenabzug
nachSatz 1 nichtin vollemUmfangimJahr derHerstel-
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lungoderAnschaffungin Anspruchgenommenwerden
kann, kann er in dem dritten auf das Jahr der Herstellung
oder Anschaffungfolgenden Kalenderjahrnachgeholt
werden."Absatz1Satz6giltsinngemäß.
(7)'Sind mehrereSteuerpflichtigeEigentümereinerzu

eigenenWohnzweckengenutztenWohnung,so können
dieAbzugsbeträgenachdenAbsätzen1 und2 unddie
AufwendungennachdenAbsätzen6 und 6a gesondert
undeinheitlichfestgestelltwerden.?Diefürdiegesonderte
FeststellungvonEinkünftennach$ 180Abs.1Nr.2Buch-
stabea derAbgabenordnunggeltendenVorschriftensind
entsprechendanzuwenden.

g10f
Steuerbegünstigungfür zu eigenen

WohnzweckengenutzteBaudenkmale
undGebäudeInSanierungsgebieten

undstädtebaulichenEntwicklungsbereichen
(1)'DerSteuerpflichtigekannAufwendungenaneinem

eigenenGebäudeim Kalenderjahrdes Abschlussesder
BaumaßnahmeundindenneunfolgendenKalenderjahren
jeweilsbiszu10vomHundertwieSonderausgabenabzie-
hen,wenndie Voraussetzungendes $ 7h oderdes $ 7i
vorliegen.?Diesgilt nur,soweiter das Gebäudein dem
jeweiligen Kalenderjahr zu eigenen Wohnzwecken nutzt
und die Aufwendungennicht in die Bemessungsgrund-
lagenach&10eoderdemEigenheimzulagengesetzein-
bezogenhat.?FürZeiträume,fürdie der Steuerpflichtige
erhöhteAbsetzungenvonAufwendungennach$ 7hoder
&Tiabgezogenhat,kanner für dieseAufwendungenkeine
AbzugsbeträgenachSatz 1 in Anspruchnehmen.“Eine
Nutzungzu eigenenWohnzweckenliegtauchvor,wenn
TeileeinerzueigenenWohnzweckengenutztenWohnung
unentgeltlichzuWohnzweckenüberlassenwerden.
(2) ‘Der Steuerpflichtige kann Erhaltungsaufwand, der

an einemeigenenGebäudeentstehtund nicht zu den
Betriebsausgabenoder Werbungskostengehört, im
KalenderjahrdesAbschlussesderMaßnahmeundinden
neun folgenden Kalenderjahren jeweils bis zu 10 vom
HundertwieSonderausgabenabziehen,wenndieVoraus-
setzungendes$ 11aAbs. 1 inVerbindungmit$7hAbs.2
oder des $ 11b Satz 1 oder 2 in Verbindungmit $ 7i
Abs. 1 Satz2 undAbs. 2 vorliegen.Dies giltnur,soweit
der Steuerpflichtigedas Gebäude in dem jeweiligen
Kalenderjahrzu eigenenWohnzweckennutztund diese
Aufwendungennichtnach$&10eAbs. 6 oder$ 10iabge-
zogen hat. Soweit der Steuerpflichtigedas Gebäude
währenddesVerteilungszeitraumszurEinkunftserzielung
nutzt,ist der noch nichtberücksichtigteTeil des Erhal-
tungsaufwandsim Jahr des Übergangszur Einkunftser-
zielungwieSonderausgabenabzuziehen.“Absatz1Satz4
ist entsprechend anzuwenden.
(3)"DieAbzugsbeträgenachdenAbsätzen1und2kann

derSteuerpflichtigenurbeieinemGebäudeinAnspruch
nehmen.?Ehegatten,beidenendieVoraussetzungendes
&26 Abs. 1 vorliegen,könnendie Abzugsbeträgenach
den Absätzen1 und 2 bei insgesamtzwei Gebäuden
abziehen.‘GebäudenimSinnederAbsätze1und2stehen
Gebäudegleich,fürdieAbzugsbeträgenach$52Abs.21
Satz 6 inVerbindungmit$ 51Abs. 1 Nr. 2 Buchstabex
oderBuchstabeydesEinkommensteuergesetzes1987in
derFassungderBekanntmachungvom27.Februar1987
(BGBi. IS. 657) inAnspruch genommen worden sind; Ent-
sprechendesgilt für Abzugsbeträgenach$ 52 Abs. 21
Satz7.

(4) 'Sind mehrereSteuerpflichtigeEigentümereines
Gebäudes,so istAbsatz3mitderMaßgabeanzuwenden,
daß der Anteildes Steuerpflichtigenan einemsolchen
GebäudedemGebäudegleichsteht.?ErwirbteinMiteigen-
tümer,der für seinenAnteilbereitsAbzugsbeträgenach
Absatz 1 oderAbsatz2 abgezogenhat,einenAnteilan
demselbenGebäudehinzu,kanner für danachvon ihm
durchgeführteMaßnahmenimSinnederAbsätze1oder2
auchdieAbzugsbeträgenachdenAbsätzen1 und2 in
Anspruchnehmen,die auf den hinzuerworbenenAnteil
entfallen.°$10eAbs.5Satz2 und3sowieAbs.7 istsinn-
gemäßanzuwenden.
(5)DieAbsätze1 bis4 sindaufGebäudeteile,dieselb-

ständigeunbeweglicheWirtschaftsgütersind, und auf
Eigentumswohnungenentsprechendanzuwenden.

$10g
Steuerbegünstigungfür

schutzwürdigeKulturgüter,die
wederzur Einkunftserzielungnoch

zueigenenWohnzweckengenutztwerden
(1)'DerSteuerpflichtigekannAufwendungenfür Her-

stellungs-undErhaltungsmaßnahmenaneigenenschutz-
würdigenKulturgüternim Inland,soweit sie öffentliche
oderprivateZuwendungenoderetwaigeausdiesenKul-
turgüternerzielteEinnahmenübersteigen,imKalenderjahr
desAbschlussesderMaßnahmeundindenneunfolgen-
den Kalenderjahren jeweils bis zu 10 vom Hundert wie
Sonderausgabenabziehen.?KulturgüterimSinnedesSat-
zes1sind
1. GebäudeoderGebäudeteile,die nachdenjeweiligen

landesrechtlichenVorschrifteneinBaudenkmalsind,
2. GebäudeoderGebäudeteile,die für sich alleinnicht

dieVoraussetzungenfüreinBaudenkmalerfüllen,aber
Teil einernachden jeweiligenlandesrechtlichenVor-
schriftenalsEinheitgeschütztenGebäudegruppeoder
Gesamtanlage sind,

3. gärtnerische,baulicheundsonstigeAnlagen,diekeine
GebäudeoderGebäudeteileundnachdenjeweiligen
landesrechtlichenVorschriftenunter Schutz gestellt
sind,

4. Mobiliar,Kunstgegenstände,Kunstsammlungen,wis-
senschaftlicheSammlungen,BibliothekenoderArchi-
ve,die sich seitmindestens20 Jahren im Besitzder
FamiliedesSteuerpflichtigenbefindenoderindasVer-
zeichnisnationalwertvollenKulturgutesoderdasVer-
zeichnisnationalwertvollerArchiveeingetragensind
undderenErhaltungwegenihrerBedeutungfürKunst,
GeschichteoderWissenschaftim öffentlichenInter-
esseliegt,

wenn sie in einemden Verhältnissenentsprechenden
Umfang der wissenschaftlichenForschung oder der
Öffentlichkeitzugänglichgemachtwerden,es sei denn,
dem ZugangstehenzwingendeGründedes Denkmal-
oderArchivschutzesentgegen.?DieMaßnahmenmüssen
nachMaßgabeder geltendenBestimmungender Denk-
mal- und Archivpflegeerforderlichund in Abstimmung
mitder in Absatz3 genanntenStelledurchgeführtwor-
densein;beiAufwendungenfürHerstellungs-undErhal-
tungsmaßnahmenanKulturgüternimSinnedes Satzes2
Nr. 1 und2 ist$ 7iAbs. 1 Satz 1 bis 4 sinngemäßanzu-
wenden.



(2) 'Die Abzugsbeträge nach Absatz 1 Satz 1 kann der
Steuerpflichtige nur in Anspruch nehmen, soweit er die
schutzwürdigenKulturgüterim jeweiligenKalenderjahr
wederzurErzielungvonEinkünftenimSinnedes$2 noch
Gebäudeoder Gebäudeteilezu eigenenWohnzwecken
nutztund die Aufwendungennichtnach$ 10eAbs. 6,
&10hSatz3oder$ 10iabgezogenhat.?FürZeiträume,für
diederSteuerpflichtigevonAufwendungenAbsetzungen
für Abnutzung,erhöhteAbsetzungen,Sonderabschrei-
bungenoderBeträgenach$ 10eAbs. 1bis5,den$$10f,
10h, 15b des Berlinförderungsgesetzes oder $ 7 des För-
dergebietsgesetzesabgezogenhat,kannerfürdieseAuf-
wendungenkeineAbzugsbeträgenachAbsatz1Satz1 in
Anspruchnehmen;Entsprechendesgilt,wennderSteuer-
pflichtigefür Aufwendungendie Eigenheimzulagenach
dem Eigenheimzulagengesetzin Anspruch genommen
hat.°SoweitdieKulturgüterwährenddesZeitraumsnach
Absatz1Satz1zurEinkunftserzielunggenutztwerden,ist
dernochnichtberücksichtigteTeilderAufwendungen,die
aufErhaltungsarbeitenentfallen,imJahr des Übergangs
zurEinkunftserzielungwieSonderausgabenabzuziehen.
(3) 'Der SteuerpflichtigekanndenAbzug vornehmen,

wennerdurcheineBescheinigungdernachLandesrecht
zuständigenoder von der Landesregierungbestimmten
StelledieVoraussetzungendesAbsatzes1fürdasKultur-
gutundfürdie ErforderlichkeitderAufwendungennach-
weist. ?Hat eine der für Denkmal-oder Archivpflege
zuständigenBehördenihmZuschüssegewährt,sohatdie
BescheinigungauchderenHöhezuenthalten;werdenihm
solcheZuschüssenachAusstellungder Bescheinigung
gewährt,so istdieseentsprechendzuändern.
(4) ‘Die Absätze 1 bis 3 sind auf Gebäudeteile,die

selbständigeunbeweglicheWirtschaftsgütersind, sowie
auf Eigentumswohnungen und im Teileigentum stehende
Räumeentsprechendanzuwenden.?810eAbs.7giltsinn-
gemäß.

8 10h
Steuerbegünstigungder

unentgeltlich zu Wohnzwecken
überlassenen Wohnung im eigenen Haus

'DerSteuerpflichtigekannvondenAufwendungen,die
ihm durch Baumaßnahmenzur HerstellungeinerWoh-
nungentstandensind, im Jahr der Fertigstellungund in
dendreifolgendenJahren jeweilsbis zu 6 vomHundert,
höchstensjeweils19800DeutscheMark,undindenvier
darauffolgendenJahren jeweils bis zu 5 vom Hundert,
höchstensjeweils16500DeutscheMark,wieSonderaus-
gabenabziehen.?Voraussetzungist,daß
1. der Steuerpflichtigenach dem 30. September1991

denBauantraggestelltodermitderHerstellungbegon-
nen hat,

2. die Baumaßnahmenan einemGebäude im Inland
durchgeführtwordensind,indemderSteuerpflichtigte
imjeweiligenJahr desZeitraumsnachSatz1eineeige-
neWohnungzueigenenWohnzweckennutzt,

3. dieWohnungkeineFerienwohnungoderWochenend-
wohnungist,

4. derSteuerpflichtigedieWohnunginsgesamtimjeweili-
genJahr des ZeitraumsnachSatz 1vollunentgeltlich
an einenAngehörigenimSinnedes $ 15Abs. 1 Nr. 3
und 4 der Abgabenordnungauf Dauer zu Wohn-
zweckenüberlassenhatund
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5. der Steuerpflichtigedie Aufwendungennicht in die
Bemessungsgrundlagenach$$ 10e,10fAbs. 1, 10g,
52 Abs. 21 Satz 6 oder nach $ 7 des Förder-
gebietsgesetzes einbezogen hat.

®810e Abs. 1 Satz 5 und 6, Abs. 3, 5a, 6 und 7 gilt
sinngemäß.

$10i
Vorkostenabzugbeieinernachdem

EigenheimzulagengesetzbegünstigtenWohnung
(1)'DerSteuerpflichtigekannnachstehendeVorkosten

wieSonderausgabenabziehen:
1. einePauschalevon3 500DeutscheMarkimJahr der

FertigstellungoderAnschaffung,wennerfürdieWoh-
nungimJahr derHerstellungoderAnschaffungoderin
einemderzweifolgendenJahre eineEigenheimzulage
nach dem Eigenheimzulagengesetzin Anspruch
nimmt,und

2. Erhaltungsaufwendungenbis zu 22500 Deutsche
Mark,die
a) bis zum Beginn der erstmaligenNutzung einer

Wohnungzu eigenenWohnzweckenentstanden
sindoder

b) bis zumAblaufdes aufdas Jahr der Anschaffung
folgendenKalenderjahresentstandensind, wenn
derSteuerpflichtigeeinevon ihmbisherals Mieter
genutzteWohnunganschafft.

®DieErhaltungsaufwendungennach Nummer2 müssen
unmittelbarmit der Herstellungoder Anschaffungdes
Gebäudesoder der Eigentumswohnungzusammenhän-
gen, dürfennicht zu den Herstellungskostenoder An-
schaffungskostender Wohnungoder zu den Anschaf-
fungskostendesGrundundBodensgehörenundmüßten
imFallderVermietungundVerpachtungderWohnungals
Werbungskostenabgezogenwerdenkönnen.°’Wirdeine
Wohnungbis zum Beginnder erstmaligenNutzungzu
eigenenWohnzweckenvermietetoderzu eigenenberuf-
lichenoder eigenenbetrieblichenZweckengenutztund
sinddie ErhaltungsaufwendungenWerbungskostenoder
Betriebsausgaben,könnensienichtwieSonderausgaben
abgezogen werden. ‘Bei einem Anteil an der zu eigenen
WohnzweckengenutztenWohnung kann der Steuer-
pflichtigeden entsprechendenTeil der Abzugsbeträge
nach Satz 1 wie Sonderausgabenabziehen.°Dievor-
stehenden Sätze gelten entsprechend bei Ausbauten und
ErweiterungenaneinerzueigenenWohnzweckengenutz-
tenWohnung.
(2)'SindmehrereSteuerpflichtigeEigentümereinerzu

eigenenWohnzweckengenutztenWohnung,könnendie
AufwendungennachAbsatz 1 gesondertund einheitlich
festgestelltwerden.?Diefür die gesonderteFeststellung
von Einkünftennach8 180Abs. 1 Nr. 2 Buchstabea der
AbgabenordnunggeltendenVorschriftensind entspre-
chendanzuwenden.

6. Vereinnahmungund Verausgabung

811
(1)'Einnahmensind innerhalbdes Kalenderjahrsbezo-

gen, in demsie demSteuerpflichtigenzugeflossensind.
?RegelmäßigwiederkehrendeEinnahmen,diedemSteu-
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erpflichtigenkurzeZeitvor BeginnoderkurzeZeitnach
Beendigungdes Kalenderjahrs,zu demsiewirtschaftlich
gehören,zugeflossensind,geltenals indiesemKalender-
jahr bezogen.®FürEinnahmenaus nichtselbständiger
Arbeitgilt $ 38aAbs. 1 Satz 2 und 3. “DieVorschriften
über die Gewinnermittlung($ 4 Abs. 1, $ 5) bleiben
unberührt.
(2)‘Ausgabensindfürdas Kalenderjahrabzusetzen,in

dem sie geleistetwordensind. ?Fürregelmäßigwieder-
kehrendeAusgabengiltAbsatz 1 Satz 2 entsprechend.
®DieVorschriftenüberdie Gewinnermittlung($4 Abs. 1,
&5)bleiben unberührt.

81la
SonderbehandlungvonErhaltungsaufwand

beiGebäudenin Sanierungsgebieten
und städtebaulichen Entwicklungsbereichen

(1) 'Der Steuerpflichtigekann durch Zuschüsseaus
Sanierungs-oder Entwicklungsförderungsmittelnnicht
gedecktenErhaltungsaufwandfür MaßnahmenimSinne
des8 177des BaugesetzbuchsaneinemimInlandbele-
genenGebäude in einemförmlichfestgelegtenSanie-
rungsgebietoder städtebaulichenEntwicklungsbereich
auf zwei bis fünfJahre gleichmäßigverteilen.’Satz 1 ist
entsprechendanzuwendenauf durch Zuschüsse aus
Sanierungs- oder Entwicklungsförderungsmittelnnicht
gedecktenErhaltungsaufwandfür Maßnahmen,die der
Erhaltung,Erneuerungund funktionsgerechtenVerwen-
dungeinesGebäudesimSinnedesSatzes1dienen,das
wegenseinergeschichtlichen,künstlerischenoderstäd-
tebaulichenBedeutungerhaltenbleibensoll,undzuderen
Durchführungsich der Eigentümerneben bestimmten
Modernisierungsmaßnahmengegenüberder Gemeinde
verpflichtethat.
(2) ‘Wird das Gebäudewährenddes Verteilungszeit-

raumsveräußert,ist der noch nichtberücksichtigteTeil
des Erhaltungsaufwandsim Jahr der Veräußerungals
Betriebsausgabenoder Werbungskostenabzusetzen.
Das gleichegilt,wenneinnichtzueinemBetriebsvermö-
gengehörendesGebäudeineinBetriebsvermögeneinge-
brachtoderwenneinGebäudeausdemBetriebsvermö-
genentnommenoderwenneinGebäudenichtmehrzur
Einkunftserzielunggenutztwird.
(3)StehtdasGebäudeimEigentummehrererPersonen,

ist der in Absatz 1 bezeichneteErhaltungsaufwandvon
allenEigentümernaufdengleichenZeitraumzuverteilen.
(4)87hAbs.2und3 istentsprechendanzuwenden.

g11b
Sonderbehandlung

vonErhaltungsaufwandbeiBaudenkmalen
'DerSteuerpflichtigekanndurchZuschüsseausöffent-

lichenKassennichtgedecktenErhaltungsaufwandfürein
imInlandbelegenesGebäudeoderGebäudeteil,dasnach
den jeweiligenlandesrechtlichenVorschriftenein Bau-
denkmalist,aufzweibisfünfJahre gleichmäßigverteilen,
soweitdie AufwendungennachArt und Umfangzur Er-
haltungdes GebäudesoderGebäudeteilsals Baudenk-
maloderzuseinersinnvollenNutzungerforderlichunddie
Maßnahmenin Abstimmungmit der in $ 7i Abs. 2 be-
zeichnetenStellevorgenommenwordensind.2DurchZu-
schüsseaus öffentlichenKassennichtgedecktenErhal-

tungsaufwandfürein imInlandbelegenesGebäudeoder
Gebäudeteil,dasfürsichalleinnichtdieVoraussetzungen
füreinBaudenkmalerfüllt,aberTeileinerGebäudegruppe
oderGesamtanlageist, die nachden jeweiligenlandes-
rechtlichenVorschriftenalsEinheitgeschütztist,kannder
Steuerpflichtigeaufzweibis fünfJahre gleichmäßigver-
teilen, soweit die Aufwendungen nach Art und Umfang zur
ErhaltungdesschützenswertenäußerenErscheinungsbil-
des der Gebäudegruppe oder Gesamtanlage erforderlich
unddieMaßnahmeninAbstimmungmitder in$ 7iAbs. 2
bezeichnetenStelle vorgenommenworden sind. °$ 7h
Abs. 3 und$ 7i Abs. 1 Satz 2 undAbs. 2 sowie $ 11a
Abs.2 und3sindentsprechendanzuwenden.

7.NichtabzugsfähigeAusgaben

812
Soweitin&$10Abs. 1Nr. 1,2, 4 bis9, $ 10bund8833

bis33cnichtsanderesbestimmtist,dürfenwederbeiden
einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamtbetrag der
Einkünfteabgezogenwerden
1. die für den Haushalt des Steuerpflichtigen und für den

UnterhaltseinerFamilienangehörigenaufgewendeten
Beträge.?Dazugehörenauch die Aufwendungenfür
die Lebensführung,die die wirtschaftlicheoder ge-
selischaftlicheStellungdes Steuerpflichtigenmitsich
bringt,auchwennsie zur Förderungdes Berufsoder
derTätigkeitdesSteuerpflichtigenerfolgen;

2. freiwilligeZuwendungen,Zuwendungenauf Grund
einerfreiwilligbegründetenRechtspflichtundZuwen-
dungenaneinegegenüberdemSteuerpflichtigenoder
seinem Ehegattengesetzlich unterhaltsberechtigte
Person oder deren Ehegatten,auch wenn diese
Zuwendungenauf einer besonderenVereinbarung
beruhen;

3, dieSteuernvomEinkommenundsonstigePersonen-
steuernsowie die Umsatzsteuerfür den Eigenver-
brauchundfürLieferungenodersonstigeLeistungen,
die Entnahmensind; das gilt auch für die auf diese
SteuernentfallendenNebenleistungen;

4. ineinemStrafverfahrenfestgesetzteGeldstrafen,son-
stige Rechtsfolgen vermögensrechtlicherArt, bei
denender Strafcharakterüberwiegt,und Leistungen
zurErfüllungvonAuflagenoderWeisungen,soweitdie
AuflagenoderWeisungennichtlediglichderWieder-
gutmachungdesdurchdieTatverursachtenSchadens
dienen.

8. Die einzelnenEinkunftsarten

a) Land- und Forstwirtschaft
($2Abs. 1Satz1 Nr. 1)

813
EinkünfteausLand- undForstwirtschaft

(1)EinkünfteausLand-undForstwirtschaftsind
1. Einkünfte aus dem Betrieb von Landwirtschaft, Forst-

wirtschaft,Weinbau,Gartenbau,Obstbau,Gemüse-
bau,BaumschulenundausallenBetrieben,diePflan-
zenundPflanzenteilemitHilfederNaturkräftegewin-
nen.?ZudiesenEinkünftengehörenauchdieEinkünfte



aus der Tierzuchtund Tierhaltung,wenn im Wirt-
schaftsjahr
für die ersten 20 Hektar

nichtmehr als 10Vieheinheiten,
für die nächsten 10Hektar

nicht mehrals 7Vieheinheiten,
für die nächsten 10Hektar

nicht mehrals 3 Vieheinheiten,
und für die weitere Fläche

nicht mehr als 1,5Vieheinheiten
je Hektarder vom Inhaberdes Betriebsregelmäßig
landwirtschaftlichgenutzten Fläche erzeugt oder
gehaltenwerden.°®DieTierbeständesind nach dem
Futterbedarfin Vieheinheitenumzurechnen.*$ 51
Abs.2 bis5desBewertungsgesetzesistanzuwenden.
°Die Einkünfteaus Tierzuchtund Tierhaltungeiner
Gesellschaft,beiderdieGesellschafterals Unterneh-
mer(Mitunternehmer)anzusehensind,gehörenzuden
EinkünftenimSinnedesSatzes1,wenndieVorausset-
zungendes$51adesBewertungsgesetzeserfülltsind
und andereEinkünfteder Gesellschafteraus dieser
Gesellschaftzu den Einkünftenaus Land-und Forst-
wirtschaftgehören;

2. Einkünfteaussonstigerland-undforstwirtschaftlicher
Nutzung ($62 Bewertungsgesetz);

9. EinkünfteausJagd, wenndiesemitdemBetriebeiner
Landwirtschaftoder einerForstwirtschaftim Zusam-
menhangsteht;

4. Einkünftevon Hauberg-,Wald-, Forst- und Laub-
genossenschaftenund ähnlichenRealgemeindenim
Sinnedes$3Abs.2desKörperschaftsteuergesetzes.

. (2)ZudenEinkünftenimSinnedesAbsatzes1gehören
auch
1. Einkünfte aus einem land- und forstwirtschaftlichen

Nebenbetrieb.?AlsNebenbetriebgilt ein Betrieb,der
dem land- und forstwirtschaftlichenHauptbetriebzu
dienen bestimmt ist;

2. derNutzungswertderWohnungdesSteuerpflichtigen,
wenndieWohnungdiebeiBetriebengleicherArtübli-
cheGrößenichtüberschreitet;

3. die Produktionsaufgaberentenach dem Gesetz zur
Förderungder Einstellungder landwirtschaftlichen
Erwerbstätigkeit.
(3)"DieEinkünfteausLand-undForstwirtschaftwerden

bei der Ermittlungdes Gesamtbetragsder Einkünftenur
berücksichtigt,soweitsiedenBetragvon2 000Deutsche
Markübersteigen.?Satz1 istnuranzuwenden,wenndas
EinkommenohneBerücksichtigungdes Freibetragsnach
Satzi 50000 DeutscheMark nichtübersteigt.’im Fall
der Zusammenveranlagungvon Ehegattenverdoppeln
sichdieBeträgederSätze1und2.
(4)‘WerdeneinzelneWirtschaftsgütereinesland- und

forstwirtschaftlichenBetriebsaufeinendergemeinschaft-
lichenTierhaltungdienendenBetriebim Sinnedes $ 34
Abs. 6a des Bewertungsgesetzeseiner Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaftoder eines Vereins gegen
Gewährungvon Mitgliedsrechtenübertragen,so ist die
auf den dabei entstehendenGewinn entfallendeEin-
kommensteuerauf Antrag in jährlichenTeilbeträgenzu
entrichten.?DereinzelneTeilbetragmußmindestensein
FünfteldieserSteuerbetragen.
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(5)8 15Abs. 1Satz1Nr.2 undAbs.2 Satz2 und3 und
815asindentsprechendanzuwenden.

8 13a
Ermittlung des Gewinns aus Land-

undForstwirtschaftnachDurchschnittssätzen
(1) 'Der Gewinn ist für einenBetriebder Land- und

ForstwirtschaftnachdenAbsätzen3 bis 8 zu ermitteln,
wenn
1. derSteuerpflichtigenichtaufGrundgesetzlicherVor-

schriften verpflichtet ist, Bücher zu führen und regel-
mäßigAbschlüssezumachen,und

2. derAusgangswertnachAbsatz4mehrals0 Deutsche
Mark, jedoch nichtmehrals 32000 DeutscheMark
beträgt,und

3. die Tierbeständedrei Vieheinheitenje Hektarregel-
mäßiglandwirtschaftlichgenutzterFlächeoderinsge-
samt 30 Vieheinheitennicht übersteigen;bei einem
AnteilandenTierbeständenvonmehrals75vomHun-
dertSchweineundGeflügelerhöhtsichdieGrenzefür
dieersten15HektaraufvierVieheinheitenje Hektar.

2DerGewinn ist letztmaligfür das Wirtschaftsjahrnach
Durchschnittssätzenzuermitteln,das nachBekanntgabe
derMitteilungendet,durchdiedieFinanzbehördeaufden
BeginnderBuchführungspflicht($ 141Abs. 2 Abgaben-
ordnung)oderdenWegfalleineranderenVoraussetzung
desSatzes1hingewiesenhat.
(2)"AufAntragdesSteuerpflichtigenistfüreinenBetrieb

imSinnedesAbsatzes1derGewinnfürvieraufeinander-
folgende Wirtschaftsjahre
1. durchBetriebsvermögensvergleichzu ermitteln,wenn

für das erstedieserWirtschaftsjahreBüchergeführt
werdenundeinAbschlußgemachtwird,

2. durch Vergleich der Betriebseinnahmenmit den
Betriebsausgabenzu ermitteln,wenn für das erste
dieserWirtschaftsjahrekeineBüchergeführtwerden
undkeinAbschlußgemachtwird,aberdieBetriebsein-
nahmenundBetriebsausgabenaufgezeichnetwerden;
fürdaszweitebisvierteWirtschaftsjahrbleibt$ 141der
Abgabenordnung unberührt.

Der AntragistbiszurAbgabederSteuererklärung,jedoch
spätestens12 Monate nach Ablauf des ersten Wirt-
schaftsjahrs,aufdasersichbezieht,schriftlichzu stellen.
Er kanninnerhalbdieserFristzurückgenommenwerden.
(3)"DurchschnittssatzgewinnistdieSummeaus

1. demGrundbetrag(Absatz4),
2. demWert der Arbeitsleistungdes Betriebsinhabers

undseinerimBetriebbeschäftigtenAngehörigen(Ab-
satz5),

3. den vereinnahmtenPachtzinsen (Absatz 6 Satz 2),
4. dem Nutzungswertder Wohnungdes Betriebsinha-

bers(Absatz7),
5. dennachAbsatz8 gesondertzu ermittelndenGewin-

nen.

?Abzusetzensind verausgabtePachtzinsen (Absatz 6
Satz1,Absatz7Satz2)unddiejenigenSchuldzinsen,die
Betriebsausgabensind, sowie dauernde Lasten, die
BetriebsausgabensindunddiebeiderEinheitsbewertung
nichtberücksichtigtsind.



(4)Als Grundbetragist
a) bei einemAusgangswertbis 25000 DeutscheMark

dersechsteTeil,
b) beieinemAusgangswertüber25000DeutscheMark

derfünfteTeil
des Ausgangswertsanzusetzen.?Dieserist nach den
folgendenNummern1bis5zuermitteln:
1. "Ausgangswertist der immaßgebendenEinheitswert

desBetriebsderLand-undForstwirtschaftausgewie-
seneVergleichswertder landwirtschaftlichenNutzung
einschließlichder dazugehörendenAbschläge und
Zuschlägenach$41desBewertungsgesetzes,jedoch
ohne Sonderkulturen.?ZumAusgangswertgehören
fernerdie immaßgebendenEinheitswertdes Betriebs
derLand-undForstwirtschaftausgewiesenenHektar-
wertedesGeringstlandesunddieVergleichswerteder
Sonderkulturen,derweinbaulichenNutzung,dergärt-
nerischenNutzungunddersonstigenland-undforst-
wirtschaftlichenNutzungeinschließlichder zu diesen
NutzungenoderNutzungsteilengehörendenAbschlä-
geundZuschlägenach$ 41desBewertungsgesetzes
sowie die Einzelertragswerteder Nebenbetriebeund
desAbbaulandes,wenndiefürdieseNutzungen,Nut-
zungsteileund sonstigeWirtschaftsgüternach den
Vorschriften des Bewertungsgesetzesermittelten
Wertezuzüglichoderabzüglichdes sich nachNum-
mer4 ergebendenWerts insgesamt2 000 Deutsche
Marknichtübersteigen.?Maßgebendistgrundsätzlich
der Einheitswert, der auf den letzten Feststellungszeit-
punktfestgestelltwordenist,dervordemBeginndes
WirtschaftsjahrsliegtodermitdemBeginndesWirt-
schaftsjahrszusammenfällt,für das der Gewinn zu
ermittelnist.‘SindbeieinerFortschreibungoderNach-
feststellung die Umstände, die zu der Fortschreibung
oderNachfeststellunggeführthaben,bereitsvoroder
mit Beginndes Wirtschaftsjahrseingetreten,in das
der Fortschreibungs-oderNachfeststellungszeitpunkt
fällt,so istderfortgeschriebeneodernachfestgestellte
Einheitswertbereitsfür die Gewinnermittlungdieses
Wirtschaftsjahrsmaßgebend.°$175Nr.1,8182Abs.1
und$351Abs.2 derAbgabenordnungsindanzuwen-
den. *Hatein ZugangoderAbgangvon Flächender
landwirtschaftlichenNutzungsowievon Flächenund
WirtschaftsgüternderinSatz2 bezeichnetenArteines
BetriebswegenderFortschreibungsgrenzendes$ 22
des Bewertungsgesetzesnicht zu einer Fortschrei-

wert um die auf diese FlächenundWirtschaftsgüter
entfallendenWertanteilezu vermehrenoder zu vermin-
dern.

2. 'Beim Pächter ist der Vergleichswertder landwirt-
schaftlichenNutzungdes eigenenBetriebsum den
Vergleichswertder landwirtschaftlichenNutzungfür
die zugepachteten landwirtschaftlichen Flächen zu
erhöhen. ?Besteht für die zugepachteten landwirt-
schaftlichen Flächen kein besonderer Vergleichswert,
so ist die ErhöhungnachdemHektarwertzu errech-
nen, der bei der Einheitsbewertungfür den eigenen
BetriebbeimVergleichswertder landwirtschaftlichen
Nutzungzugrundegelegtwordenist.

3. BeimVerpächterist der Vergleichswertder landwirt-
schaftlichenNutzungum den Wertanteilzu vermin-
dern, der auf die verpachtetenlandwirtschaftlichen
Flächenentfällt.

Nutzung,gärtnerischerNutzung,sonstigerland- und
forstwirtschaftlicherNutzung sowie Nebenbetriebe,
Abbaulandoder Geringstlandzugepachtetoder ver-
pachtet, so sind derenWerte oder deren nach entspre-
chenderAnwendungderNummern2 und3 ermittelte
WertedenWertender inNummer1Satz2 genannten
Nutzungen,NutzungsteileodersonstigenWirtschafts-
güter im Fall der Zupachtung hinzuzurechnen oder im
FallderVerpachtungvonihnenabzuziehen.

undWirtschaftsgüterder in Nummer4 bezeichneten
ArteinesBetriebs,diebeiderEinheitsbewertungnach
& 69 des BewertungsgesetzesdemGrundvermögen
zugerechnetund mit dem gemeinenWert bewertet
wordensind,sindmitdemWertanzusetzen,dersich
nachdenVorschriftenüberdie Bewertungdes land-
und forstwirtschaftlichenVermögensergebenwürde.
?DieserWert ist nachdemHektarwertzu errechnen,
derbeiderEinheitsbewertungfürdeneigenenBetrieb
beimVergleichswertderjeweiligenNutzungzugrunde
gelegtwordenistoderzugrundezu legenwäre.
(5)DerWertderArbeitsleistungistnachdenfolgenden

a) die körperliche Mitarbeit des Betriebsinhabers und
der im BetriebbeschäftigtenAngehörigen($ 15
Abgabenordnung)bei einemAusgangswertnach
Absatz4
aa) bis8 000DeutscheMark

je 8000 DeutscheMark,
bb) über8000DeutscheMarkbis12000Deutsche

Mark je 10000DeutscheMark,
cc) über12.000DeutscheMarkbis25000Deutsche

Mark je 12000DeutscheMark,
dd) über25000DeutscheMark

je 14000DeutscheMark,
b) die Leitungdes Betriebs5 vomHundertdes Aus-

gangswertsnachAbsatz4.

über65 Jahren bleibtaußerBetracht.?BeiAngehöri-
gen,diezu BeginndesWirtschaftsjahrsdas 15.,nicht
aber das 18. Lebensjahr vollendet haben, ist der Wert
der Arbeitsleistungmit der Hälftedes in Nummer1
BuchstabeagenanntenBetragsanzusetzen.

nennichtvollimBetriebbeschäftigt,so isteinderkör-
perlichenMitarbeit entsprechenderTeil des nach
Nummer1Buchstabea undNummer2maßgebenden
WertsderArbeitsleistunganzusetzen.?Satz1giltent-
sprechend bei Minderung der Erwerbsfähigkeit. °Für
Angehörige,mitdenenArbeitsverträgeabgeschlossen
sind, unterbleibtder Ansatz des Werts der Arbeits-
leistung.

Haushaltführt,vermindertsichfürjedeimHaushaltvoll
beköstigteund untergebrachtePerson um 20 vom
Hundert.



5. 'Der Wert der Arbeitsleistungdes Betriebsinhabers
undderAngehörigenkannhöchstensfürdie nachArt
undGrößedes BetriebsangemesseneZahlvonVoll-
arbeitskräftenangesetztwerden.?Entgeltlichbeschäf-
tigte Vollarbeitskräftesind entsprechendder Dauer
ihrer Beschäftigungauf die angemesseneZahl der
Arbeitskräfteanzurechnen.’Je Hektardürfenhöch-
stens0,07Vollarbeitskräfteberücksichtigtwerden.
(6) 'Pachtzinsen sind abziehbar, soweit sie den auf die

zugepachtetenFlächennachAbsatz4 Satz2 Nr.2 und4
entfallendenGrundbetragnichtübersteigen.?Eingenom-
menePachtzinsensindanzusetzen,wennsiezudenEin-
künftenausLand-undForstwirtschaftgehören.
(7)'DerNutzungswertderWohnungdes Betriebsinha-

bersistmiteinemAchtzehnteldesimEinheitswertbeson-
dersausgewiesenenWohnungswertsanzusetzen.?imFall
derZupachtungeinesWohngebäudeskönnendiehierauf
entfallendenPachtzinsenbis zur Höhevon einemAcht-
zehnteldesWohnungswertsabgezogenwerden.
(8) In den Durchschnittssatzgewinnnach den Absät-

zen 4 bis 7 sind auch Gewinne,soweit sie insgesamt
3 000DeutscheMarkübersteigen,einzubeziehenaus
1. Sonderkulturen,weinbaulicherNutzung,gärtnerischer

Nutzung,sonstigerland-undforstwirtschaftlicherNut-
zung,Nebenbetrieben,AbbaulandsowieGeringstland,
wenn die hierfürnach den Vorschriftendes Bewer-
tungsgesetzesermitteltenWertezuzüglichoder ab-
züglichdersichnachAbsatz4Satz2Nr.4ergebenden
Werte2 000DeutscheMarkübersteigen,

2. forstwirtschaftlicherNutzung,
3. Betriebsvorgängen,die beider Feststellungdes Aus-

gangswertsnachAbsatz4nichtberücksichtigtworden
sind,

4. der Veräußerungoder Entnahmevon Grund und
Boden;hierbeisind $ 4 Abs. 3 sowie $ 55 entspre-
chendanzuwenden.
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Veräußerungdes Betriebs

'Zu den Einkünftenaus Land- und Forstwirtschaft
gehörenauch Gewinne,die bei der Veräußerungeines
land-oderforstwirtschaftlichenBetriebsoderTeilbetriebs
oder einesAnteilsan einemland- und forstwirtschaft-
lichenBetriebsvermögenerzieltwerden.?816Abs. 1Nr.1
letzterHalbsatzundAbs.2 bis4giltmitderMaßgabeent-
sprechend,daßder Freibetragnach$ 16Abs. 4 nichtzu
gewährenist, wenn der Freibetragnach $ 14aAbs. 1
gewährtwird.

8 14a
VergünstigungenbeiderVeräußerung

bestimmterland-undforstwirtschaftlicherBetriebe
(1)'Veräußertein Steuerpflichtigernachdem30. Juni

1970undvordem1.Januar2001seinenland-undforst-
wirtschaftlichenBetriebimganzen,sowirdaufAntragder
Veräußerungsgewinn(8 16Abs. 2) nur insoweitzur Ein-
kommensteuer herangezogen, als er den Betrag von
150000DeutscheMarkübersteigt,wenn
1. der für den Zeitpunktder Veräußerungmaßgebende

Wirtschaftswert($46Bewertungsgesetz)desBetriebs
40000DeutscheMarknichtübersteigt,

861

2. die Einkünftedes SteuerpflichtigenimSinnedes $ 2
Abs. 1Satz1Nr.2 bis7 indendemVeranlagungszeit-
raumderVeräußerungvorangegangenenbeidenVer-
anlagungszeiträumenjeweilsden Betragvon 35000
DeutscheMarknichtüberstiegenhaben.?BeiEhegat-
ten,dienichtdauerndgetrenntleben,giltSatz1mitder
Maßgabe,daßdie EinkünftebeiderEhegattenzusam-
menjeweils70000DeutscheMarknichtüberstiegen
haben.

2lstim Zeitpunktder Veräußerungein nach Nummer1
maßgebenderWirtschaftswertnichtfestgestelltodersind
bis zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für eine
Wertfortschreibungerfüllt,so istderWertmaßgebend,der
sich für den Zeitpunktder Veräußerungals Wirtschafts-
wertergebenwürde.
(2)'DerAnwendungdesAbsatzes1unddes$34Abs. 1

stehtnichtentgegen,wenndie zum land- undforstwirt-
schaftlichenVermögengehörendenGebäudemit dem
dazugehörigenGrundundBodennichtmitveräußertwer-
den.?IndiesemFall geltendie Gebäudemitdemdazu-
gehörigenGrundund Bodenals entnommen.°DerFrei-
betragkommtauchdannin Betracht,wennzumBetrieb
einforstwirtschaftlicherTeilbetriebgehörtunddiesernicht
mitveräußert,sondern als eigenständigerBetriebvom
Steuerpflichtigenfortgeführtwird. ‘in diesem Falle er-
mäßigtsichderFreibetragaufdenTeil,derdemVerhältnis
des tatsächlichentstandenenVeräußerungsgewinnszu
dembei einerVeräußerungdes ganzenland-und forst-
wirtschaftlichenBetriebs erzielbarenVeräußerungsge-
winn entspricht.

(3)"AlsVeräußerunggiltauchdieAufgabedesBetriebs,
wenn
1. dieVoraussetzungendesAbsatzes1erfülltsindund
2. der Steuerpflichtigeseinenland- und forstwirtschaft-

lichenBetriebzumZweck der Strukturverbesserung
abgegebenhatunddiesdurcheineBescheinigungder
nachLandesrechtzuständigenStellenachweist.

2816Abs.3Satz3 und4giltentsprechend.
(4)'VeräußertoderentnimmteinSteuerpflichtigernach

dem 31. Dezember 1979und vor dem 1. Januar 2001 Teile
des zu einem land- und forstwirtschaftlichenBetrieb
gehörendenGrundundBodens,so wirdderbeiderVer-
äußerungoder der EntnahmeentstehendeGewinnauf
AntragnurinsoweitzurEinkommensteuerherangezogen,
alserdenBetragvon120000DeutscheMarkübersteigt.
Satz 1istnuranzuwenden,wenn
1. derVeräußerungspreisnachAbzugderVeräußerungs-

kosten oder der Grund und Boden innerhalbvon
12MonatennachderVeräußerungoderEntnahmein
sachlichemZusammenhangmitder Hoferbfolgeoder
Hofübernahmezur AbfindungweichenderErbenver-
wendetwirdund

2. das Einkommendes Steuerpflichtigenohne Berück-
sichtigungdes Gewinns aus der Veräußerungoder
Entnahmeund des Freibetrag in dem dem Ver-
anlagungszeitraumder Veräußerungoder Entnahme
vorangegangenenVeranlagungszeitraumden Betrag
von35000DeutscheMarknichtüberstiegenhat;bei
Ehegatten,dienachden$$26,26bzusammenveran-
lagtwerden,erhöhtsichderBetragvon35000Deut-
scheMarkauf70000DeutscheMark.
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ÜbersteigtdasEinkommendenBetragvon35000Deut-
sche Mark, so vermindertsich der Betragvon 120000
DeutscheMark nachSatz 1 für jede angefangenen500
DeutscheMark des übersteigendenEinkommensum
20000DeutscheMark;beiEhegatten,dienachden$$26,
26bzusammenveranlagtwerdenundderenEinkommen
denBetragvon70000DeutscheMarkübersteigt,vermin-
dert sich der Betragvon 120000 DeutscheMark nach
Satz 1 für jedeangefangenen1000DeutscheMarkdes
übersteigendenEinkommensum20000DeutscheMark.
‘WerdenmehrereweichendeErbenabgefunden,so kann
derFreibetragmehrmals,jedochinsgesamtnureinmalje
weichenderErbegeltendgemachtwerden,auchwenndie
Abfindung in mehrerenSchrittenoder durch mehrere
Inhaberdes Betriebsvorgenommenwird. °Weichender
Erbeist,wergesetzlicherErbeeinesInhaberseinesland-
undforstwirtschaftlichenBetriebsistoderbeigesetzlicher
Erbfolgewäre,aber nicht zur Übernahmedes Betriebs
berufenist;eineStellungalsMitunternehmerdesBetriebs
bis zur AuseinandersetzungstehteinerBehandlungals
weichenderErbe nicht entgegen,wenn sich die Erben
innerhalbvonzweiJahrennachdemErbfallauseinander-
setzen."IsteinzurÜbernahmedesBetriebsberufenerMit-
erbenochminderjährig,beginntdieFristvonzweiJahren
mitEintrittderVolljährigkeit.

(5) 'Veräußertein Steuerpflichtigernach dem31. De-
zember1985und vor dem 1. Januar 2001Teiledes zu
einemland-undforstwirtschaftlichenBetriebgehörenden
GrundundBodens,sowirdderbeiderVeräußerungent-
stehendeGewinnaufAntragnurinsoweitzurEnkommen-
steuerherangezogen,alserdenBetragvon90000Deut-
scheMarkübersteigt,wenn

1. derSteuerpflichtigedenVeräußerungspreisnachAb-
zugderVeräußerungskostenzurTilgungvonSchulden
verwendet,diezu demland-undforstwirtschaftlichen
Betriebgehörenundvordem1. Juli 1985bestanden
haben,und

2. dieVoraussetzungendesAbsatzes4Satz2Nr.2erfüllt
sind.

2ÜbersteigtdasEinkommendenBetragvon35000Deut-
sche Mark, so vermindertsich der Betragvon90 000
DeutscheMark nachSatz 1 für jede angefangenen500
DeutscheMark des übersteigendenEinkommensum
15000DeutscheMark;beiEhegatten,dienachden$826,
26bzusammenveranlagtwerdenundbeidenendasEin-
kommenden Betragvon 70000 DeutscheMark über-
steigt,vermindertsich der Betragvon 90000Deutsche
MarknachSatz1 fürjedeangefangenen1000Deutsche
Markdes übersteigendenEinkommensum15000Deut-
sche Mark.’DerFreibetragvon höchstens90000Deut-
scheMarkwirdfüralleVeräußerungenimSinnedesSat-
zes1 insgesamtnureinmalgewährt.

(6)Verwendetder SteuerpflichtigedenVeräußerungs-
preisoderentnimmterdenGrundundBodennurzumTeil
zu den indenAbsätzen4 und5 angegebenenZwecken,
so ist nurder entsprechendeTeil des Gewinnsaus der
VeräußerungoderEntnahmesteuerfrei.

(7)AufdieFreibeträgenachAbsatz4 indieserFassung
sind die Freibeträge,die nachAbsatz4 in denvor dem
1. Januar 1986 geltenden Fassungen gewährt worden
sind,anzurechnen.

b) Gewerbebetrieb
($2Abs.1 Satz1 Nr.2)

815
Einkünfte aus Gewerbebetrieb

(1)'EinkünfteausGewerbebetriebsind
1. Einkünfte aus gewerblichenUnternehmen.?Dazu

gehörenauch Einkünfteaus gewerblicherBodenbe-
wirtschaftung,z.B. ausBergbauuntemehmenundaus
BetriebenzurGewinnungvonTorf,SteinenundErden,
soweitsienichtland-oderforstwirtschaftlicheNeben-
betriebesind;

2. die Gewinnanteileder Gesellschaftereiner Offenen
Handelsgesellschaft,einer Kommanditgesellschaft
und eineranderenGesellschaft,bei der der Gesell-
schafter als Unternehmer (Mitunternehmer)des
Betriebsanzusehenist,unddieVergütungen,die der
GesellschaftervonderGesellschaftfürseineTätigkeit
im Dienstder Gesellschaftoder für die Hingabevon
DarlehenoderfürdieÜberlassungvonWirtschafts-
güternbezogenhat.?Dermittelbarübereineodermeh-
rerePersonengeselischaftenbeteiligteGesellschafter
steht dem unmittelbar beteiligten Gesellschafter
gleich; er ist als Mitunternehmerdes Betriebsder
Gesellschaftanzusehen,an der er mittelbarbeteiligt
ist,wennerunddiePersonengesellschaften,dieseine
Beteiligung vermitteln,jeweils als Mitunternehmer der
BetriebederPersonengesellschaftenanzusehensind,
andenensieunmittelbarbeteiligtsind;

3. die Gewinnanteileder persönlichhaftendenGesell-
schafter einer Kommanditgesellschaftauf Aktien,
soweitsie nichtaufAnteileamGrundkapitalentfallen,
und die Vergütungen,die der persönlichhaftende
GesellschaftervonderGesellschaftfürseineTätigkeit
im Dienstder Gesellschaftoder für die Hingabevon
Darlehenoder für die Überlassungvon Wirtschafts-
güternbezogenhat.

:Satz 1 Nr. 2 und 3 gilt auch für Vergütungen,die als
nachträglicheEinkünfte($24Nr.2)bezogenwerden.
(2) 'Eine selbständige nachhaltige Betätigung, die mit

derAbsicht,Gewinnzu erzielen,unternommenwird und
sichals BeteiligungamallgemeinenwirtschaftlichenVer-
kehrdarstellt,ist Gewerbebetrieb,wenndie Betätigung
wederalsAusübungvonLand-undForstwirtschaftnoch
als Ausübungeines freienBerufsnoch als eine andere
selbständigeArbeitanzusehenist.?Einedurchdie Betä-
tigungverursachteMinderungder SteuernvomEinkom-
menistkeinGewinnimSinnedesSatzes1.Ein Gewerbe-
betriebliegt,wenn seine Voraussetzungenim übrigen
gegebensind, auch dann vor, wenn die Gewinnerzie-
lungsabsichtnureinNebenzweckist. .
(3)AlsGewerbebetriebgiltinvollemUmfangdiemitEin-

künfteerzielungsabsichtunternommeneTätigkeit
1. einerOffenenHandelsgeselischaft,einerKommandit-

gesellschaftodereineranderenPersonengesellschaft,
wenndieGesellschaftaucheineTätigkeitimSinnedes
Absatzes1Satz1Nr.1ausübt,

2. einer Personengesellschaft,die keine Tätigkeit im
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 ausübtund bei
der ausschließlicheine oder mehrereKapitalgesell-
schaftenpersönlichhaftendeGesellschaftersindund



nur diese oder Personen, die nicht Gesellschafter
sind, zur Geschäftsführungbefugt sind (gewerblich
geprägtePersonengesellschaft).?isteine gewerblich
geprägtePersonengesellschaftals persönlichhaften-
der Gesellschafteran eineranderenPersonengesell-
schaft beteiligt,so steht für die Beurteilung,ob die
TätigkeitdieserPersonengesellschaftalsGewerbebe-
trieb gilt, die gewerblichgeprägtePersonengesell-
schafteinerKapitalgesellschaftgleich.
(4)‘Verlusteaus gewerblicherTierzuchtoder gewerb-

licherTierhaltungdürfenwedermit anderenEinkünften
ausGewerbebetriebnochmitEinkünftenausanderenEin-
kunftsartenausgeglichenwerden;sie dürfenauchnicht
nach & 10d abgezogenwerden.?DieVerlustemindern
jedoch nach Maßgabedes $ 10ddie Gewinne,die der
Steuerpflichtigein vorangegangenenund in späteren
Wirtschaftsjahrenaus gewerblicherTierzuchtoder ge-
werblicherTierhaltungerzielthatodererzielt.

8 15a
VerlustebeibeschränkterHaftung

(1) 'Der einemKommanditistenzuzurechnendeAnteil
am Verlustder Kommanditgesellschaftdarf weder mit
anderenEinkünftenaus Gewerbebetriebnoch mit Ein-
künftenausanderenEinkunftsartenausgeglichenwerden,
soweit ein negativesKapitalkontodes Kommanditisten
entstehtodersicherhöht;erdarfinsoweitauchnichtnach
8 10dabgezogenwerden.?Haftetder Kommanditistam
BilanzstichtagdenGläubigernderGesellschaftaufGrund
des $ 171 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, so können
abweichendvonSatz 1VerlustedesKommanditistenbis
zur Höhe des Betrags,um den die im Handelsregister
eingetrageneEinlagedesKommanditistenseinegeleiste-
te Einlageübersteigt,auchausgeglichenoderabgezogen
werden,soweitdurchdenVerlustein negativesKapital-
kontoentstehtodersicherhöht.’Satz2 istnuranzuwen-
den,wennderjenige,demderAnteilzuzurechnenist, im
Handelsregistereingetragenist, das Bestehender Haf-
tungnachgewiesenwird undeineVermögensminderung
aufGrundderHaftungnichtdurchVertragausgeschlos-
sen oder nach Art und Weise des Geschäftsbetriebs
unwahrscheinlichist.
(2)SoweitderVerlustnachAbsatz1nichtausgeglichen

oderabgezogenwerdendarf,minderterdieGewinne,die
dem Kommanditistenin späterenWirtschaftsjahrenaus
seinerBeteiligungan der Kommanditgesellschaftzuzu-
rechnensind.
(3)"SoweiteinnegativesKapitalkontodesKommanditi-

stendurchEntnahmenentstehtodersicherhöht(Einlage-
minderung)und soweitnichtauf Grundder Entnahmen
einenachAbsatz1 Satz2 zu berücksichtigendeHaftung
besteht oder entsteht, ist dem Kommanditisten der Betrag
derEinlageminderungalsGewinnzuzurechnen.?Dernach
Satz1zuzurechnendeBetragdarfdenBetragderAnteile
amVerlustderKommanditgesellschaftnichtübersteigen,
der im Wirtschaftsjahr der Einlageminderung und in den
zehn vorangegangenenWirtschaftsjahrenausgleichs-
oderabzugsfähiggewesenist.’WirdderHaftungsbetrag
imSinnedesAbsatzes1Satz2 gemindert(Haftungsmin-
derung)undsind imWirtschaftsjahrderHaftungsminde-
rungund den zehnvorangegangenenWirtschaftsjahren
VerlustenachAbsatz1 Satz2 ausgleichs-oderabzugs-
fähiggewesen,so istdemKommanditistenderBetragder
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Haftungsminderung,vermindertum auf Grundder Haf-
tungtatsächlichgeleisteteBeträge,alsGewinnzuzurech-
nen;Satz2 giltsinngemäß.‘DienachdenSätzen1 bis 3
zuzurechnenden Beträge mindern die Gewinne, die dem
KommanditistenimWirtschaftsjahrderZurechnungoder
in späterenWirtschaftsjahrenaus seinerBeteiligungan
derKommanditgesellschaftzuzurechnensind.
(4)'DernachAbsatz1 nichtausgleichs-oderabzugs

fähigeVerlusteinesKommanditisten,vermindertumdie
nachAbsatz2 abzuziehendenundvermehrtumdienach
Absatz 3 hinzuzurechnendenBeträge (verrechenbarer
Verlust), ist jährlich gesondert festzustellen. ?Dabei ist von
demverrechenbarenVerlustdes vorangegangenenWirt-
schaftsjahrsauszugehen.°®Zuständigfür den Erlaß des
Feststellungsbescheidsist das für die gesonderteFest-
stellungdes Gewinns und Verlustesder Gesellschaft
zuständigeFinanzamt.‘Der Feststellungsbescheidkann
nur insoweitangegriffenwerden,als der verrechenbare
VerlustgegenüberdemverrechenbarenVerlustdes vor-
angegangenenWirtschaftsjahrssich veränderthat. °Die
gesondertenFeststellungennachSatz 1 könnenmitder
gesondertenund einheitlichenFeststellungder einkom-
mensteuerpflichtigenund körperschaftsteuerpflichtigen
Einkünfteverbundenwerden.®IndiesenFällensind die
gesondertenFeststellungendes verrechenbarenVerlu-
steseinheitlichdurchzuführen.
(5)Absatz1 Satz1,Absatz2,Absatz3 Satz 1,2 und4

sowieAbsatz4 geltensinngemäßfür andereUnterneh-
mer,soweitderenHaftungdereinesKommanditistenver-
gleichbarist,insbesonderefür
1. stilleGesellschaftereinerstillenGesellschaftimSinne

des $ 230 des Handelsgesetzbuchs, bei der der stille
Gesellschafterals Unternehmer(Mitunternehmer)an-
zusehen ist,

2. GesellschaftereinerGesellschaftimSinnedesBürger-
lichen Gesetzbuchs,bei der der Gesellschafterals
Unternehmer(Mitunternehmer)anzusehenist, soweit
die Inanspruchnahme des Gesellschafters für Schul-
deninZusammenhangmitdemBetriebdurchVertrag
ausgeschlossenoder nach Art und Weise des Ge-
schäftsbetriebs unwahrscheinlich ist,

3. Gesellschafter einer ausländischen Personengesell-
schaft, bei der der Gesellschafter als Unternehmer
(Mitunternehmer)anzusehenist, soweit die Haftung
des Gesellschaftersfür Schuldenin Zusammenhang
mit dem Betrieb der eines Kommanditisten oder eines
stillenGesellschafters entspricht oder soweit die Inan-
spruchnahmedes Gesellschaftersfür Schulden in
ZusammenhangmitdemBetriebdurchVertragaus-
geschlossenodernachArtundWeisedesGeschäfts-
betriebs unwahrscheinlich ist,

4. Unternehmer, soweit Verbindlichkeiten nur in Abhän-
gigkeitvon ErlösenoderGewinnenaus der Nutzung,
Veräußerungoder sonstigenVerwertungvon Wirt-
schaftsgüternzutilgensind,

5. MitreedereinerReedereiimSinnedes$ 489desHan-
delsgesetzbuchs,beiderderMitreederals Unterneh-
mer(Mitunternehmer)anzusehenist,wenndiepersön-
licheHaftungdesMitreedersfürdieVerbindlichkeiten
derReedereiganzoderteilweiseausgeschlossenoder
soweitdie Inanspruchnahmedes Mitreedersfür Ver-
bindlichkeiten der Reederei nach Art und Weise des
Geschäftsbetriebsunwahrscheinlichist.



816
Veräußerungdes Betriebs

(1) Zu den Einkünftenaus Gewerbebetriebgehören
auchGewinne,dieerzieltwerdenbeiderVeräußerung
1. des ganzenGewerbebetriebsodereinesTeilbetriebs.

2AlsTeilbetriebgiltauchdiedasgesamteNennkapital
umfassendeBeteiligungan einerKapitalgesellschaft;
im Fall derAuflösungder Kapitalgesellschaftist $ 17
Abs.4Satz3sinngemäßanzuwenden;

2. desAnteilseinesGesellschafters,deralsUnternehmer
(Mitunternehmer)des Betriebsanzusehenist ($ 15
Abs. 1Satz1 Nr.2);

3. desAnteilseinespersönlichhaftendenGesellschafters
einerKommanditgesellschaftaufAktien($ 15Abs. 1
Satz 1Nr.3).
(2)'Veräußerungsgewinnim Sinnedes Absatzes1 ist

der Betrag,umden derVeräußerungspreisnachAbzug
der Veräußerungskostenden Wert des Betriebsver-
mögens(Absatz1 Nr. 1)oder denWertdes Anteilsam
Betriebsvermögen(Absatz1Nr.2 und3)übersteigt.Der
Wertdes BetriebsvermögensoderdesAnteilsistfürden
ZeitpunktderVeräußerungnach$ 4Abs. 1odernach$5
zuermitteln.’SoweitaufderSeitedesVeräußerersundauf
derSeitedesErwerbersdieselbenPersonenUnternehmer
oderMitunternehmersind,giltderGewinninsoweitjedoch
als laufenderGewinn.
(3)"AlsVeräußerunggiltauchdieAufgabedesGewer-

bebetriebs.?SoweiteinzelnedemBetriebgewidmeteWirt-
schaftsgüterim RahmenderAufgabedes Betriebsver-
äußertwerdenundsoweitaufderSeitedesVeräußerers
und auf der Seite des ErwerbersdieselbenPersonen
UnternehmeroderMitunternehmersind,giltderGewinn
aus der Aufgabe des Gewerbebetriebsals laufender
Gewinn.’WerdendieeinzelnendemBetriebgewidmeten
Wirtschaftsgüterim Rahmender Aufgabedes Betriebs
veräußert,so sind die Veräußerungspreiseanzusetzen.
‘Werden.die Wirtschaftsgüternichtveräußert,so ist der
gemeineWertimZeitpunktderAufgabeanzusetzen.°Bei
AufgabeeinesGewerbebetriebs,andemmehrerePerso-
nenbeteiligtwaren,istfürjedeneinzelnenBeteiligtender
gemeineWertderWirtschaftsgüteranzusetzen,dieerbei
derAuseinandersetzungerhaltenhat.
(4) 'Hat der Steuerpflichtigedas 55. Lebensjahrvoll-

endetoderister imsozialversicherungsrechtlichenSinne
dauerndberufsunfähig,so wirdderVeräußerungsgewinn
aufAntragzur Einkommensteuernurherangezogen,SO-
weiter 60000DeutscheMarkübersteigt.?DerFreibetrag
ist dem Steuerpflichtigennur einmalzu gewähren.°Er
ermäßigtsichumdenBetrag,umdenderVeräußerungs-
gewinn300000DeutscheMarkübersteigt.

817
VeräußerungvonAnteilenanKapital-

gesellschaftenbeiwesentlicherBeteiligung
(1)'ZudenEinkünftenausGewerbebetriebgehörtauch

der Gewinnaus der VeräußerungvonAnteilenan einer
Kapitalgesellschaft,wenn der Veräußererinnerhalbder
letztenfünfJahre amKapitalderGesellschaftwesentlich
beteiligtwar.?DieverdeckteEinlagevonAnteilenaneiner
Kapitalgesellschaftin eine Kapitalgesellschaftstehtder
VeräußerungderAnteilegleich.®AnteileaneinerKapital-
gesellschaftsindAktien,AnteileaneinerGesellschaftmit

beschränkterHaftung,Kuxe,Genußscheineoderähnliche
BeteiligungenundAnwartschaftenaufsolcheBeteiligun-
gen.*EinewesentlicheBeteiligungistgegeben,wennder
VeräußereranderGesellschaftzumehrals einemViertel
unmittelbarodermittelbarbeteiligtwar.°HatderVeräuße-
rerdenveräußertenAnteilinnerhalbderletztenfünfJahre
vorderVeräußerungunentgeltlicherworben,sogiltSatz1
entsprechend,wenn der Veräußererzwar nicht selbst,
aberderRechtsvorgängeroder,sofernderAnteilnachein-
ander unentgeltlichübertragenworden ist, einer der
RechtsvorgängerinnerhalbderletztenfünfJahrewesent-
lichbeteiligtwar.
(2)'Veräußerungsgewinnim Sinnedes Absatzes1 ist

der Betrag,umden der VeräußerungspreisnachAbzug
der Veräußerungskostendie Anschaffungskostenüber-
steigt.?indenFällendesAbsatzes1Satz2 trittandieStel-
ledesVeräußerungspreisesderAnteileihrgemeinerWert.
®HatderVeräußererdenveräußertenAnteilunentgeltlich
erworben,so sindalsAnschaffungskostendesAnteilsdie
Anschaffungskostendes Rechtsvorgängersmaßgebend,
derdenAnteilzuletztentgeltlicherworbenhat.“EinVer-
äußerungsverlustist nur zu berücksichtigen,wenn der
Veräußerer,bei jeweils unentgeltlichemErwerb seine
Rechtsvorgänger,
a) diewesentlicheBeteiligungimRahmenderGründung

derKapitalgesellschaftentgeltlicherworbenhatoder
b) die Anteilemehrals fünf Jahre vor der Veräußerung

entgeltlicherworbenhatundderVeräußereroder im
Falldes unentgeltlichenErwerbseinerseinerRechts-
vorgängerwährenddiesesZeitraumswesentlicham
KapitalderGesellschaftbeteiligtwar.
(3)'DerVeräußerungsgewinnwirdzurEinkommensteu-

er nur herangezogen, soweit er den Teil von 20 000 Deut-
scheMarkübersteigt,derdemveräußertenAnteilander
Kapitalgesellschaftentspricht.Der Freibetragermäßigt
sichumdenBetrag,umdenderVeräußerungsgewinnden
Teilvon80000DeutscheMarkübersteigt,der demver-
äußertenAnteilanderKapitalgesellschaftentspricht.
(4)'DieAbsätze1bis3sindentsprechendanzuwenden,

wenneineKapitalgesellschaftaufgelöstwird oderwenn
ihr Kapital herabgesetztund zurückgezahltwird oder
wennEigenkapitalimSinnedes$30Abs.2Nr.4desKör-
perschaftsteuergesetzesausgeschüttetoder zurückge-
zahltwird.?IndiesenFällenist alsVeräußerungspreisder
gemeineWertdesdemSteuerpflichtigenzugeteiltenoder
zurückgezahltenVermögensder Kapitalgeselischaftan-
zusehen.°Satz1 giltnicht,soweitdieBezügenach$ 20
Abs. 1Nr.1oderNr.2 zudenEinnahmenausKapitalver-
mögengehören.

c) Seibständige Arbeit
($2Abs.1 Satz1 Nr.3)

818
(1)EinkünfteausselbständigerArbeitsind

1. Einkünfteaus freiberuflicherTätigkeit.*Zuder freibe-
ruflichenTätigkeitgehörendieselbständigausgeübte
wissenschaftliche,künstlerische,schriftstellerische,
unterrichtendeoder erzieherischeTätigkeit,die selb-
ständigeBerufstätigkeitderÄrzte,Zahnärzte,Tierärzte,
Rechtsanwälte,Notare,Patentanwälte,Vermessungs-
ingenieure,Ingenieure,Architekten,Handelschemiker,
Wirtschaftsprüfer,Steuerberater,beratendenVolks-



undBetriebswirte,vereidigtenBuchprüfer(vereidigten
Bücherrevisoren),Steuerbevollmächtigten,Heilprakti-
ker, Dentisten, Krankengymnasten, Journalisten, Bild-
berichterstatter,Dolmetscher,Übersetzer,Lotsenund
ähnlicherBerufe.®EinAngehörigereinesfreienBerufs
imSinnederSätze1 und2 istauchdannfreiberuflich
tätig,wenner sich der Mithilfefachlichvorgebildeter
Arbeitskräfte bedient; Voraussetzung ist, daß er auf
GrundeigenerFachkenntnisseleitendund eigenver-
antwortlichtätigwird.“EineVertretungimFallvorüber-
gehenderVerhinderungstehtder Annahmeeinerlei-
tendenundeigenverantwortlichenTätigkeitnichtent-
gegen,

2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen Lotterie,
wenn sie nicht Einkünfteaus Gewerbebetrieb sind;

3. EinkünfteaussonstigerselbständigerArbeit,z.B. Ver-
gütungenfür die Vollstreckungvon Testamenten,für
Vermögensverwaltungund für die Tätigkeitals Auf-
sichtsratsmitglied.
(2)EinkünftenachAbsatz1sindauchdannsteuerpflich-

tig, wennes sich nurumeinevorübergehendeTätigkeit
handelt.
(3)'Zu den Einkünftenaus selbständigerArbeitgehört

auch der Gewinn,der bei der Veräußerungdes Vermö-
gensodereinesselbständigenTeilsdesVermögensoder
einesAnteilsamVermögenerzieltwird,dasderselbstän-
digenArbeitdient.°$16Abs. 1Nr. 1 letzterHalbsatzund
Abs.2 bis4giltentsprechend.
(4)$ 15Abs. 1Satz1Nr.2 undAbs.2 Satz2und3 und

&15a sind entsprechend anzuwenden.

d) Nichtselbständige Arbeit
($2Abs. 1Satz1 Nr.4)

819
(1) 'Zu den Einkünftenaus nichtselbständigerArbeit

gehören
1. Gehälter,Löhne,Gratifikationen,Tantiemenundandere

Bezügeund Vorteile,die für eine Beschäftigungim
öffentlichenoderprivatenDienstgewährtwerden;

2. Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisengelder
undandereBezügeundVorteileaus früherenDienst-
leistungen.

?Esist gleichgültig,ob es sichumlaufendeoderumein-
maligeBezügehandeltundobeinRechtsanspruchaufsie
besteht.
(2)'VonVersorgungsbezügenbleibteinBetraginHöhe

von 40 vom Hundertdieser Bezüge,höchstensjedoch
insgesamtein Betragvon 6 000DeutscheMark imVer-
anlagungszeitraum,steuerfrei(Versorgungs-Freibetrag).
"VersorgungsbezügesindBezügeundVorteileausfrühe-
renDienstleistungen,die
1. alsRuhegehalt,Witwen-oderWaisengeld,Unterhalts-

beitragoderalsgleichartigerBezug
a) aufGrundbeamtenrechtlicheroderentsprechender

gesetzlicherVorschriften,
b) nachbeamtenrechtlichenGrundsätzenvonKörper-

schaften,Anstaltenoder Stiftungendes öffent-
lichenRechts oder öffentlich-rechtlichenVerbän-
denvonKörperschaften

oder

865

2. inanderenFällenwegenErreichenseinerAltersgrenze,
Berufsunfähigkeit,Erwerbsunfähigkeitoderals Hinter-
bliebenenbezüge gewährt werden; Bezüge, die wegen
Erreichens einer Altersgrenze gewährt werden, gelten
erst dannals Versorgungsbezüge,wennder Steuer-
pflichtigedas 62. Lebensjahroder,wenner Schwer-
behinderterist,das60.Lebensjahrvollendethat.

8 19a
ÜberlassungvonVermögens-
beteiligungenanArbeitnehmer

(1)'Erhältein Arbeitnehmerim Rahmeneinesgegen-
wärtigenDienstverhältnissesunentgeltlichoder verbilligt
Sachbezügein FormvonKapitalbeteiligungenoderDar-
lehnsforderungen(Vermögensbeteiligungen)nach Ab-
satz 3, so istder Vorteil steuerfrei,soweit er nicht höher als
der halbeWertder Vermögensbeteiligung(Absatz8) ist
undinsgesamt300DeutscheMarkimKalenderjahrnicht
übersteigt.VoraussetzungistdieVereinbarung,daßVer-
mögensbeteiligungenimSinnedesAbsatzes3Nr. 1bis6
unverzüglichnachihrerÜberlassungbiszumAblaufeiner
FristvonsechsJahren (Sperrfrist)festgelegtwerdenund
überVermögensbeteiligungenim Sinne des Absatzes3
bis zum Ablauf der Sperrfrist nicht durch Rückzahlung,
Abtretung,BeleihungoderinandererWeiseverfügtwird.
(2)'Die Sperrfristbeginntam1. Januar des Kalender-

jahrs,indemderArbeitnehmerdieVermögensbeteiligung
erhaltenhat.Wird vorAblaufderSperrfristübereineVer-
mögensbeteiligungverfügt oder die Festlegungeiner
Vermögensbeteiligungaufgehoben,so ist eineNachver-
steuerungdurchzuführen.’FürdienachzuforderndeLohn-
steuer haftetder Arbeitgeber oder das Kreditinstitut bis zu
der sich aus derRechtsverordnungnachAbsatz9 Nr. 4
ergebendenHöhe, wenn die in der Rechtsverordnung
nachAbsatz9 Nr.2 bestimmtenAnzeigepflichtenverletzt
werden. *Die Nachversteuerungunterbleibt,wenn die
Sperrfristnichteingehaltenwird,weil der Arbeitnehmer
das Umtausch- oder Abfindungsangeboteines Wert-
papier-Emittenten angenommen hat, weil Wertpapiere
demAusstellernachAuslosungoder Kündigungdurch
denAusstellerzur Einlösungvorgelegtwordensindoder
weil die Vermögensbeteiligung im Sinne des Absatzes 3
ohne Mitwirkungdes Arbeitnehmerswertlosgeworden
ist.Eine vorzeitigeVerfügungoderAufhebungder Fest-
legungistunschädlich,wenn
1. der Arbeitnehmeroder sein von ihm nicht dauernd

getrenntlebenderEhegattenach Erhaltder Vermö-
gensbeteiligung gestorben oder völlig erwerbsunfähig
gewordenistoder

2. der Arbeitnehmernach Erhaltder Vermögensbeteili-
gung,abervordervorzeitigenVerfügungoderdervor-
zeitigenAufhebungderFestlegunggeheiratethatund
imZeitpunktder vorzeitigenVerfügungoderder vor-
zeitigenAufhebungder Festlegungmindestenszwei
Jahre seitBeginnderSperrfristvergangensindoder

3. der Arbeitnehmernach Erhaltder Vermögensbeteili-
gungarbeitslosgewordenist unddieArbeitslosigkeit
mindestensein Jahr langununterbrochenbestanden
hat und im Zeitpunktder vorzeitigenVerfügungoder
der vorzeitigenAufhebung der Festlegung noch
bestehtoder

4. (weggefallen)
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5. der Arbeitnehmernach Erhaltder Vermögensbeteili- stillen Beteiligungenin diesem Beteiligungs-Son-
gungunterAufgabedernichtselbständigenArbeiteine
Erwerbstätigkeit, die nach $ 138 Abs. 1 der Abgaben-
ordnungderGemeindemitzuteilenist,aufgenommen
hat.oder

. Vermögensbeteiligungenim Sinne des Absatzes 3
Nr. 1 bis 6, die auf Grund eines Sparvertragsüber
WertpapiereoderandereVermögensbeteiligungenim
Sinnedes$4Abs. 1desFünftenVermögensbildungs-
gesetzeserworbenwordensind,vorAblaufderSperr-
fristunterWiederverwendungdesErlöseszumErwerb
vonVermögensbeteiligungenimSinnedesAbsatzes3
Nr.1bis6veräußertwerden;$4Abs.4Nr.6desFünf-
ten Vermögensbildungsgesetzesist entsprechend
anzuwenden.
(3)Vermögensbeteiligungensind
1. Aktien,dievomArbeitgeberausgegebenwerdenoder

aneinerdeutschenBörsezumamtlichenHandeloder
zumgeregeltenMarktzugelassenoderindenFreiver-
kehreinbezogensind,

. Wandelschuldverschreibungen,die vomArbeitgeber
ausgegebenwerdenoderan einerdeutschenBörse
zum amtlichenHandeloder zum geregeltenMarkt
zugelassenoderindenFreiverkehreinbezogensind,
sowie Gewinnschuldverschreibungen,die vom
Arbeitgeberausgegebenwerden,wenn im Fall von
NamensschuldverschreibungendesArbeitgebersauf
dessenKostendieAnsprüchedesArbeitnehmersaus
derSchuldverschreibungdurcheinKreditinstitutver-
bürgt oder durch ein Versicherungsunternehmen
privatrechtlichgesichertsind und das Kreditinstitut
oderVersicherungsunternehmenimGeltungsbereich
diesesGesetzeszumGeschäftsbetriebbefugtist,

. Genußscheine,die vomArbeitgeberalsWertpapiere
ausgegebenwerdenoderan einerdeutschenBörse
zum amtlichenHandeloder zum geregeltenMarkt
zugelassenoder in den Freiverkehreinbezogensind
undvonUnternehmenmitSitz undGeschäftsleitung
imGeltungsbereichdiesesGesetzes,die keineKre-
ditinstitutesind,ausgegebenwerden,wennmitden
Genußscheinendas RechtamGewinneinesUnter-
nehmensverbundenist undderArbeitnehmernicht
als Mitunternehmer im Sinne des $ 15 Abs. 1 Satz 1
Nr.2anzusehenist,

. AnteilscheineaneinemWertpapier-Sondervermögen,
die von Kapitalanlagegesellschaftenim Sinne des
GesetzesüberKapitalanlagegesellschaftenausgege-
benwerden,wennnachdemRechenschaftsbericht
für das vorletzteGeschäftsjahrvor dem Jahr des
ErhaltsdesAnteilscheinsderWertderAktienimWert-
papier-Sondervermögen70 vomHundertdesWerts
der in diesemSondervermögenbefindlichenWert-
papierenichtunterschreitet;für neuaufgelegteWert-
papier-Sondervermögenist für das ersteundzweite
Geschäftsjahrder erste Rechenschaftsberichtoder
derersteHalbjahresberichtnachAuflegungdesSon-
dervermögensmaßgebend,
Anteilscheinean einemBeteiligungs-Sondervermö-
gen, die von Kapitalanlagegesellschaftenim Sinne
desGesetzesüberKapitalanlagegesellschaftenaus-
gegebenwerden,wennnachdemRechenschaftsbe-
richt für das vorletzteGeschäftsjahr vor dem Jahr des
ErhaltsdesAnteilscheinsderWertderAktienundder

dervermögen70 vomHundertdesWertsder in die-
semSondervermögenbefindlichenWertpapiereund
stillenBeteiligungennichtunterschreitet;fürneuauf-
gelegte Beteiligungs-Sondervermögenist für das
erste und zweiteGeschäftsjahrder erste Rechen-
schaftsberichtoderderersteHalbjahresberichtnach
AuflegungdesSondervermögensmaßgebend,

stehendenVermögenaus Wertpapieren,wenn die
Anteilscheinenach dem Auslandinvestment-Gesetz
imWege des öffentlichen Anbietens, der öffentlichen
Werbungoder in ähnlicherWeisevertriebenwerden
dürfenund nachdemgemäß$ 4 Abs. 1 Nr. 1 oder
& 15bSatz 1 des Auslandinvestment-Gesetzesver-
öffentlichtenRechenschaftsberichtfür das vorletzte
Geschäftsjahrvor demJahr des Erhaltsdes Anteil-
scheins der Wert der Aktien in diesemVermögen
70vomHundertdesWertsder in diesemVermögen
befindlichenWertpapierenicht unterschreitet;beim
ErwerbverbriefterEG-Investmentanteilegemäß$ 15
des Auslandinvestment-Gesetzesist für neu aufge-
legte Vermögen aus Wertpapieren für das erste und
zweiteGeschäftsjahrderersteRechenschaftsbericht
oderderersteHalbjahresberichtnachAuflegungdes
Vermögensmaßgebend,

und Geschäftsleitungim Geltungsbereichdieses
Gesetzes, wenn die Genossenschaft das Unter-
nehmendesArbeitgebersodereinKreditinstitutoder
eineBau- oderWohnungsgenossenschaftim Sinne
des $ 2 Abs. 1 Nr.2 desWohnungsbau-Prämienge-
setzesist, die zumZeitpunktder Begründungoder
des Erwerbsdes Geschäftsguthabensseit minde-
stensdrei Jahren imGenossenschaftsregisterohne
wesentliche Änderung ihres Unternehmensgegen-
standeseingetragenundnichtaufgelöstistoderSitz
und Geschäftsleitungin dem in Artikel3 des Eini-
gungsvertragesgenanntenGebiethatunddort ent-
wederam 1. Juli 1990als Arbeiterwohnungsbauge-
nossenschaft,GemeinnützigeWohnungsbaugenos-
senschaft oder sonstige Wohnungsbaugenossen-
schaft bestandenoder einennicht unwesentlichen
TeilvonWohnungenausdemBestandeinersolchen
Bau-oderWohnungsgenossenschafterworbenhat,

Gesellschaftmit beschränkterHaftungmit Sitz und
Geschäftsleitungim GeltungsbereichdiesesGeset-
zes, wenn die Gesellschaftdas Unternehmendes
Arbeitgebersist,

&230desHandelsgesetzbuchsamUnternehmendes
Arbeitgebersmit Sitz und Geschäftsleitungim Gel-
tungsbereichdieses Gesetzes, wenn der Arbeit-
nehmernichtals MitunternehmerimSinnedes $ 15
Abs.1Satz1Nr.2anzusehenist,
Darlehnsforderungengegenden Arbeitgeber,wenn
aufdessenKostendieAnsprüchedesArbeitnehmers
ausdemDarlehnsvertragdurcheinKreditinstitutver-
bürgtoderdurcheinVersicherungsunternehmenpri-
vatrechtlichgesichertsindunddasKreditinstitutoder
VersicherungsunternehmenimGeltungsbereichdie-
sesGesetzeszumGeschäftsbetriebbefugtist,



11. GenußrechteamUnternehmendesArbeitgebersmit
SitzundGeschäftsleitungimGeltungsbereichdieses
Gesetzes, wenn damit das Recht am Gewinn dieses
Unternehmens verbunden ist, der Arbeitnehmer nicht
als Mitunternehmer im Sinne des $ 15 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 anzusehen ist und über die Genußrechte keine
GenußscheinenachNummer3ausgegebenwerden.

(3a) ‘Aktien,Wandelschuldverschreibungen,Gewinn-
schuldverschreibungenoderGenußscheineeinesUnter-
nehmens,das imSinnedes$ 18Abs. 1desAktiengeset-
zesalsherrschendesUnternehmenmitdemUnternehmen
des Arbeitgebersverbundenist, stehenAktien,Wandel-
schuldverschreibungen,Gewinnschuldverschreibungen
oderGenußscheinengleich,die vomArbeitgeberausge-
gebenwerden.?EinGeschäftsguthabenbeieinerGenos-
senschaftmitSitz undGeschäftsleitungimGeltungsbe-
reich dieses Gesetzes, die im Sinne des $ 18 Abs. 1 des
Aktiengesetzesals herrschendesUnternehmenmitdem
Unternehmendes Arbeitgebersverbunden ist, steht
einemGeschäftsguthabenbeieinerGenossenschaft,die
das Unternehmendes Arbeitgebersist, gleich. "Eine
Stammeinlageoder einGeschäftsanteilan einerGesell-
schaftmitbeschränkterHaftungmitSitz undGeschäfts-
leitungimGeltungsbereichdiesesGesetzes,die imSinne
des $ 18 Abs. 1 des Aktiengesetzesals herrschendes
Unternehmenmit dem Unternehmendes Arbeitgebers
verbundenist, steheneinerStammeinlageoder einem
Geschäftsanteilan einerGesellschaft,die das Unterneh-
men des Arbeitgebers ist, gleich. “EineBeteiligung als stil-
ler Gesellschafteran einemUnternehmenmit Sitz und
Geschäftsleitungim Geltungsbereichdieses Gesetzes,
das imSinnedes$ 18Abs. 1desAktiengesetzesalsherr-
schendes Unternehmenmit dem Unternehmendes
ArbeitgebersverbundenistoderdasaufGrundeinesVer-
trags mit dem Arbeitgeber an dessen Unternehmen
gesellschaftsrechtlichbeteiligtist,stehteinerBeteiligung
als stillerGesellschafteram Unternehmendes Arbeitge-
bersgleich.Eine DarlehnsforderunggegeneinUnterneh-
menmit Sitz und Geschäftsleitungim Geltungsbereich
diesesGesetzes,das imSinnedes$18Abs.1desAktien-
gesetzesals herrschendesUnternehmenmitdemUnter-
nehmendesArbeitgebersverbundenist,odereinGenuß-
rechtan einemsolchenUnternehmensteheneinerDar-
lehensforderunggegen den Arbeitgeberoder einem
GenußrechtamUnternehmendesArbeitgebersgleich.
(4)DieÜberlassungvonGewinnschuldverschreibungen

im Sinne des Absatzes 3 Nr. 2, in denen neben der
gewinnabhängigenVerzinsungeinegewinnunabhängige
Mindestverzinsungzugesagtist,istnachAbsatz1begün-
stigt, wenn
1. der Aussteller in der Gewinnschuldverschreibung

erklärt, die gewinnunabhängigeMindestverzinsung
werde im Regelfalldie Hälfteder Gesamtverzinsung
nichtüberschreiten,oder

2. diegewinnunabhängigeMindestverzinsungzumZeit-
punktder Ausgabeder Gewinnschuldverschreibung
die Hälfte der Emissionsrendite festverzinslicherWert-
papiere nicht überschreitet, die in den Monatsberich-
ten der Deutschen Bundesbank für den viertletzten
Kalendermonatausgewiesenwird,derdemKalender-
monatderAusgabevorausgeht.
(5)DieÜberlassungvonGenußscheinenimSinnedes

Absatzes3 Nr. 3 und von Genußrechtenim Sinne des
Absatzes3Nr.11istnachAbsatz1begünstigt,wenneine
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RückzahlungzumNennwertnichtzugesagtist; istneben
demRechtamGewinneinegewinnunabhängigeMindest-
verzinsung zugesagt, giltAbsatz 4entsprechend.

(6)DerÜberlassungvonVermögensbeteiligungennach
Absatz3 Nr.3,9 bis 11beieinerGenossenschaftmitSitz
undGeschäftsleitungimGeltungsbereichdiesesGeset-
zes stehen$ 19undeineFestsetzungdurchStatutnach
8 20 des Gesetzesbetreffenddie Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaftennichtentgegen.
(7)WerdenDarlehnsforderungennachAbsatz3 Nr. 10

inTarifverträgenvereinbart,so kannderArbeitgebersich
hiervonbefreien,wenner demArbeitnehmeranstelleder
DarlehnsforderungeineanderegleichwertigeVermögens-
beteiligungnachAbsatz 3 zuwendet;sofernder Arbeit-
nehmerdies verlangt,sind dabeimindestenszwei ver-
schiedeneFormender VermögensbeteiligungnachAb-
satz 3 Nr. 1 bis 9 und 11,von denen mindestens eine keine
Vermögensbeteiligungam Unternehmendes Arbeitge-
bersist,zurAuswahlanzubieten.
(8)‘AlsWertderVermögensbeteiligungistdergemeine

Wert anzusetzen.Werden einemArbeitnehmerVermö-
gensbeteiligungenim Sinnedes Absatzes3 Nr. 1 bis 3
überlassen,die am Tag der Beschlußfassungüber die
Überlassungan einerdeutschenBörsezumamtlichen
Handelzugelassensind,sowerdendiesemitdemniedrig-
stenandiesemTag fürsie imamtlichenHandelnotierten
Kursangesetzt,wennamTagderÜberlassungnichtmehr
alsneunMonateseitdemTagderBeschlußfassungüber
die Überlassungvergangensind. ’LiegtamTag der Be-
schlußfassungüberdieÜberlassungeineNotierungnicht
vor, so werdendiese Vermögensbeteiligungenmit dem
letzteninnerhalbvon30 Tagenvor diesemTag imamt-
lichen Handel notierten Kurs angesetzt. ‘Die Sätze 2 und 3
gelten entsprechendfür Vermögensbeteiligungenim
Sinne des Absatzes3 Nr. 1 bis 3, die zum geregelten
MarktzugelassenoderindengeregeltenFreiverkehrein-
bezogensind.‘SindamTagderÜberlassungvonVermö-
gensbeteiligungenim Sinnedes Absatzes3 Nr. 1 bis 3
mehralsneunMonateseitdemTagderBeschlußfassung
überdieÜberlassungvergangen,so trittandieStelledes
Tages der Beschlußfassungüber die Überlassungim
Sinneder Sätze2 bis 4 der Tag der Überlassung.“Der
Wertvon Vermögensbeteiligungenim Sinnedes Absat-
zes 3 Nr. 4 bis 6 wird mit dem Ausgabepreis am Tag der
Überlassungangesetzt."DerWertvonVermögensbeteili-
gungenimSinnedesAbsatzes3 Nr.7, 9, 10und11wird
mit dem Nennbetrag angesetzt, wenn nicht besondere
UmständeeinenhöherenoderniedrigerenWertbegrün-
den.®Vermögensbeteiligungenim Sinnedes Absatzes3
Nr.8 sindmitdemWertanzusetzen,dervordemTagder
Überlassungzuletzt nach $ 11 Abs. 2 Satz 2 des
Bewertungsgesetzesfestzustellenistoderwar.
(9)DurchRechtsverordnungkönnenVorschriftenerlas-

senwerdenüber
1. dieFestlegungderVermögensbeteiligungennachAb-

satz3Nr.1bis6unddieArtderFestlegung,
2. die Begründungvon Aufzeichnungs-und Anzeige-

pflichtenzumZweckderSicherungderNachversteue-
rung,

3. die vorläufigeNachversteuerungimLaufedes Kalen-
derjahrseinerschädlichenVerfügungoderAufhebung
derFestlegungmiteinemPauschsteuersatz,



rungnachAblaufdesKalenderjahrseinerschädlichen
VerfügungoderAufhebungderFestiegung.

e) Kapitalvermögen
($2Abs.1 Satz1 Nr.5)
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(1)ZudenEinkünftenausKapitalvermögengehören
. Gewinnanteile(Dividenden),Ausbeutenund sonstige
BezügeausAktien,Kuxen,Genußrechten,mitdenen
das Recht am Gewinn und Liquidationserlöseiner
Kapitalgesellschaftverbundenist, aus Anteilenan
GesellschaftenmitbeschränkterHaftung,anErwerbs-
undWirtschaftsgenossenschaftensowiean bergbau-
treibendenVereinigungen,diedieRechteeinerjuristi-
schen Person haben. ?Zu den sonstigen Bezügen
gehörenauchverdeckteGewinnausschüttungen.°Die
Bezügegehörennichtzu den Einnahmen,soweitsie
ausAusschüttungeneinerunbeschränktsteuerpflichti-
gen Körperschaftstammen,für die Eigenkapitalim
Sinnedes $ 30Abs. 2 Nr. 4 des Körperschaftsteuer-
gesetzesalsverwendetgilt;

. Bezüge,dieaufGrundeinerKapitalherabsetzungoder
nach der Auflösung unbeschränktsteuerpflichtiger
KörperschaftenoderPersonenvereinigungenimSinne
der Nummer1 anfallen,soweit bei diesenfür Aus-
schüttungenverwendbaresEigenkapitalimSinnedes
& 29 des Körperschaftsteuergesetzesals verwendet
giltunddie Bezügenichtzu denEinnahmenimSinne
derNummer1gehören.?Nummer1Satz3giltentspre-
chend;

. die nach $ 36 Abs. 2 Nr. 3 anzurechnende oder nach
den $$ 36b bis 36ediesesGesetzesodernach$ 52
des Körperschaftsteuergesetzeszu vergütendeKör-
perschaftsteuer.®Dieanzurechnendeoder zu vergü-
tendeKörperschaftsteuergiltaußerin den Fällendes
& 36e dieses Gesetzesund des $ 52 des Körper-
schaftsteuergesetzesals zusammenmitden Einnah-
menimSinnederNummern1oder2 oderdesAbsat-
zes2 Nr. 2 Buchstabe a bezogen;

. Einnahmenaus der Beteiligungan einemHandels-
gewerbeals stillerGesellschafterund aus partiari-
schenDarlehen,es sei denn,daß der Gesellschafter
oderDarlehnsgeberalsMitunternehmeranzusehenist.
2AufAnteiledes stillenGesellschaftersamVerlustdes
Betriebs ist $ 15a sinngemäß anzuwenden;

. ZinsenausHypothekenundGrundschuldenundRen-
tenausRentenschulden.?BeiTilgungshypothekenund
Tilgungsgrundschuldenist nurderTeilderZahlungen
anzusetzen,deralsZinsaufdenjeweiligenKapitalrest
entfällt;

. außerrechnungsmäßigeundrechnungsmäßigeZinsen
ausdenSparanteilen,dieindenBeiträgenzuVersiche-
rungenauf den Erlebens-oder Todesfall enthalten
sind.?DiesgiltnichtfürZinsenausVersicherungenim
Sinnedes$ 10Abs.1Nr.2Buchstabeb,diemitBeiträ-
genverrechnetoderimVersicherungsfalloder imFall
des Rückkaufsdes Vertragsnach Ablauf von zwölf
JahrenseitdemVertragsabschlußausgezahltwerden.
°Satz2 giltnichtin den Fällendes $ 10Abs. 1 Nr. 2
Buchstabeb Satz5.‘Satz2 giltindenFällendes$ 10
Abs. 2 Satz2 nur,wenndieVoraussetzungenfürden

Sonderausgabenabzugnach8 10Abs.2 Satz2 Buch-
stabea oder b erfülltsind odersoweitbei Versiche-
rungsverträgenZinsen in Veranlagungszeiträumen
gutgeschriebenwerden,in denenBeiträgenach$ 10
Abs.2Satz2 Buchstabec abgezogenwerdenkönnen.
Die Sätze1bis4 sindaufKapitalerträgeausfondsge-
bundenenLebensversicherungenentsprechendanzu-
wenden;

wenndieRückzahlungdesKapitalvermögensoderein
EntgeltfürdieÜberlassungdesKapitalvermögenszur
Nutzungzugesagt oder gewährtworden ist, auch
wenndie Höhedes Entgeltsvon einemungewissen
Ereignis abhängt. ?Dies gilt unabhängigvon der
Bezeichnungund der zivilrechtlichenAusgestaltung
derKapitalanlage;

einschließlich der Schatzwechsel.
(2) 'Zu den Einkünftenaus Kapitalvermögengehören

Absätzen 1 und 2 bezeichneten Einnahmen oder an
derenStellegewährtwerden;

a) von Dividendenscheinenund sonstigenAnsprü-
chendurchden Inhaberdes Stammrechts,wenn
die dazugehörigenAktienoder sonstigenAnteile
nichtmitveräußertwerden.?2DieseBesteuerungtritt
andieStellederBesteuerungnachAbsatz1;

b) vonZinsscheinenundZinsforderungendurchden
Inhaberoder ehemaligenInhaberder Schuldver-
schreibung,wenn die dazugehörigenSchuldver-
schreibungennichtmitveräußertwerden.?Entspre-
chendesgiltfürdieEinlösungvonZinsscheinenund
ZinsforderungendurchdenehemaligenInhaberder
Schuldverschreibung;

und Zinsforderungen,wenn die dazugehörigen
Schuldverschreibungenmitveräußertwerdenunddas
Entgeltfür die aufden Zeitraumbis zurVeräußerung
derSchuldverschreibungentfallendenZinsendes lau-
fendenZinszahlungszeitraums(Stückzinsen)beson-
dersinRechnunggestelltist;

a) abgezinstenoder aufgezinstenSchuldverschrei-
bungen, Schuldbuchforderungenund sonstigen
Kapitalforderungendurch den ersten und jeden
weiterenErwerber,

b) Schuldverschreibungen,Schuldbuchforderungen
undsonstigenKapitalforderungenohneZinsschei-
neundZinsforderungenodervonZinsscheinenund
Zinsforderungen ohne Schuldverschreibungen,
SchuldbuchforderungenundsonstigeKapitalforde-
rungen durch den zweiten und jeden weiteren
Erwerberzu einemabgezinstenoderaufgezinsten
Preis,

c) Schuldverschreibungen,Schuldbuchforderungen
undsonstigenKapitalforderungenmitZinsscheinen
oder Zinsforderungen,wenn Stückzinsen nicht
besondersin Rechnunggestelltwerdenoder bei
denendieHöhederErträgevoneinemungewissen
Ereignisabhängt,



d) Schuldverschreibungen,Schuldbuchforderungen
undsonstigenKapitalforderungenmitZinsscheinen
oderZinsforderungen,bei denenKapitalerträgein
unterschiedlicherHöhe oder für unterschiedlich
langeZeiträumegezahltwerden,

soweitsiederrechnerischaufdieBesitzzeitentfallen-
denEmissionsrenditeentsprechen.?WeistderSteuer-
pflichtigedie Emissionsrenditenicht nach, gilt der
UnterschiedzwischendemEntgeltfürdenErwerbund
den EinnahmenausderVeräußerung,Abtretungoder
EinlösungderWertpapiereundKapitalforderungenals
Kapitalertrag.’DieBesteuerungderZinsenundStück-
zinsennachAbsatz 1 Nr. 7 und Satz 1 Nr. 3 bleibt
unberührt;die danachder Einkommensteuerunter-
liegenden,dem Veräußererbereits zugeflossenen
KapitalerträgeausdenWertpapierenundKapitalforde-
rungensindbeiderBesteuerungnachderEmissions-
renditeabzuziehen.‘Die Sätze 1 bis 3 geltenfür die
EinlösungderWertpapiereundKapitalforderungenbei
derenEndfälligkeitdurchdenzweitenundjedenweite-
ren Erwerberentsprechend.°DieSätze 1 bis 4 sind
nichtaufZinsenausGewinnobligationenundGenuß-
rechtenimSinnedes$43Absatz1Satz1Nr.2 anzu-
wenden.

®DieNummern2 und 3 geltensinngemäßfür die Ein-
nahmenaus der Abtretungvon Dividenden-oder Zins-
ansprüchenoder sonstigenAnsprüchenim Sinne der
Nummer2, wenndie dazugehörigenAnteilsrechteoder
Schuldverschreibungennicht in einzelnenWertpapieren
verbrieftsind.°Satz2giltauchbeiderAbtretungvonZins-
ansprüchen aus Schuldbuchforderungen, die inein öffent-
lichesSchuldbucheingetragensind.

(2a) 'Einkünfteaus Kapitalvermögenim Sinne des
Absatzes1 Nr. 1 bis 3 erzieltderAnteilseigner.?Anteils-
eigneristderjenige,demnach$ 39derAbgabenordnung
die Anteile an dem Kapitalvermögen im Sinne des Absat-
zes 1Nr. 1 imZeitpunktdesGewinnverteilungsbeschlus-
ses zuzurechnensind. °SindeinemNießbraucheroder
Pfandgläubigerdie EinnahmenimSinnedes Absatzes1
Nr.1oder2zuzurechnen,gilteralsAnteilseigner.

(3) Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2
bezeichnetenArtzudenEinkünftenausLand-undForst-
wirtschaft,ausGewerbebetrieb,ausselbständigerArbeit
oderausVermietungundVerpachtunggehören,sindsie
diesenEinkünftenzuzurechnen.

(4)‘BeiderErmittlungder EinkünfteausKapitalvermö-
gen ist nachAbzugderWerbungskostenein Betragvon
6000 DeutscheMark abzuziehen(Sparer-Freibetrag).
Ehegatten, die zusammenveranlagtwerden,wird ein
gemeinsamerSparer-Freibetragvon 12000 Deutsche
Markgewährt.®DergemeinsameSparer-Freibetragistbei
derEinkunftsermittlungbeijedemEhegattenje zurHälfte
abzuziehen;sinddie umdieWerbungskostengeminder-
ten Kapitalerträgeeines Ehegattenniedrigerals 6000
DeutscheMark, so ist der anteiligeSparer-Freibetrag
insoweit,alserdieumdieWerbungskostengeminderten
KapitalerträgediesesEhegattenübersteigt,beimanderen
Ehegattenabzuziehen.‘Der Sparer-Freibetragund der
gemeinsameSparer-Freibetragdürfennichthöherseinals
die um die Werbungskosteneinschließlicheiner abzu-
ziehendenausländischenSteuer gemindertenKapital-
erträge.
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f) Vermietung und Verpachtung
($2Abs.1 Satz1 Nr.6)
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(1)"EinkünfteausVermietungundVerpachtungsind

1. Einkünfteaus Vermietungund Verpachtungvon un-
beweglichemVermögen,insbesonderevon Grund-
stücken, Gebäuden, Gebäudeteilen, Schiffen, die inein
Schiffsregistereingetragensind,undRechten,dieden
Vorschriftendes bürgerlichenRechts über Grund-
stücke unterliegen(z.B. Erbbaurecht,Mineralgewin-
nungsrecht);

2. EinkünfteausVermietungundVerpachtungvonSach-
inbegriffen,insbesonderevonbeweglichemBetriebs-
vermögen;

3. Einkünfteaus zeitlichbegrenzterÜberlassungvon
Rechten,insbesonderevonschriftstellerischen,künst-
lerischen und gewerblichenUrheberrechten,von
gewerblichenErfahrungenund von Gerechtigkeiten
und Gefällen;

4. Einkünfteaus derVeräußerungvonMiet- undPacht-
zinsforderungen,auch dann, wenndie Einkünfteim
Veräußerungspreisvon Grundstückenenthaltensind
unddieMiet-oderPachtzinsensichaufeinenZeitraum
beziehen,indemderVeräußerernochBesitzerwar.

2815aistsinngemäßanzuwenden.
(2)'ZudenEinkünftenausVermietungundVerpachtung

gehörtauchder NutzungswertderWohnungimeigenen
HausoderderNutzungswerteinerdemSteuerpflichtigen
ganzoderteilweiseunentgeltlichüberlassenenWohnung
einschließlichder zugehörigensonstigen Räume und
Gärten.:Beträgtdas Entgeltfür die Überlassungeiner
WohnungzuWohnzweckenwenigerals 50vomHundert
derortsüblichenMarktmiete,so istdieNutzungsüberlas-
sungineinenentgeltlichenundeinenunentgeltlichenTeil
aufzuteilen.
(3)EinkünftederindenAbsätzen1und2 bezeichneten

ArtsindEinkünftenausanderenEinkunftsartenzuzurech-
nen,soweitsiezudiesengehören.

&21a
Pauschalierungdes Nutzungswerts

derselbstgenutztenWohnungimeigenenHaus
(1)‘Bei einerWohnungimeigenenEinfamilienhausim

Sinnedes$ 75Abs. 5 des Bewertungsgesetzeswirdder
Nutzungswert($21Abs. 2) aufGrunddes Einheitswerts
desGrundstücksermittelt.Satz1giltauchbeieinerWoh-
nungineinemeigenenHaus,daskeinEinfamilienhausist.
Satz 2 istnichtanzuwenden,wennderSteuerpflichtigein
demeigenenHausmindestenseineWohnungodereine
anderenalsWohnzweckendienendeEinheitvonRäumen
1. zurdauerndenNutzungvermietethatoder
2. innerhalbvonsechsMonatennachFertigstellungoder

AnschaffungdesHauses,nachBeendigungeinerVer-
mietungodernachBeendigungderSelbstnutzungzur
dauerndenNutzungvermietetoder

3. zugewerblichenoderberuflichenZweckenselbstnutzt
oderzudiesenZweckenunentgeltlichüberläßtundder
zu gewerblichenoder beruflichenZweckengenutzte
Teil des Hausesmindestens33%vom Hundertder
gesamtenNutzflächedesHausesbeträgt.
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“AlsGrundbetragfürdenNutzungswertist1vomHundert
des maßgebendenEinheitswertsdes Grundstücksanzu-
setzen.°Liegendie Voraussetzungender Sätze 1 und2
nichtwährenddesganzenKalenderjahrsvor,so istnurder
Teil des Grundbetragsanzusetzen,der auf die vollen
Kalendermonateentfällt,indenendieseVoraussetzungen
vorliegen.
(2)'MaßgebendistderEinheitswertfürdenletztenFest-

stellungszeitpunkt(Hauptfeststellungs-,Fortschreibungs-
oderNachfeststellungszeitpunkt),dervordemBeginndes
Kalenderjahrsliegtodermit dem Beginndes Kalender-
jahrszusammenfälit,für das derNutzungswertzu ermit-
telnist.?\stdasEinfamilienhausoderdasandereHauserst
innerhalbdesKalenderjahrsfertiggestelltworden,fürdas
derNutzungswertzu ermittelnist,so istderEinheitswert
maßgebend,derzuerstfürdas Einfamilienhausoderdas
andereHausfestgestelltwird.
(3)VondemGrundbetragdürfennurabgesetztwerden:

1. die mit der Nutzung:des Grundstückszu Wohn-
zweckeninwirtschaftlichemZusammenhangstehen-
denSchuldzinsenbiszurHöhedesGrundbetrags;

2. erhöhteAbsetzungen,die bei demEinfamilienhaus
oder dem anderenHaus in Anspruch genommen
werden,nachAbzug der Schuldzinsenim Sinneder
Nummer1; Absetzungenfür Abnutzungnach $ 7
Abs. 5 dürfenvon demGrundbetragnichtabgesetzt
werden.
(4)"BeieinemHausimSinnedesAbsatzes1,fürdasder

Antragauf Baugenehmigungnach dem 30. September
1982gestelltwordenist und das vomSteuerpflichtigen
vordem1.Januar 1987hergestelltoderangeschafftwor-
den ist, könnendiemitderNutzungdesGrundstückszu
Wohnzweckenin wirtschaftlichemZusammenhangste-
hendenSchuldzinsenim Jahr der Herstellungoder An-
schaffungund in den beidenfolgendenKalenderjahren
überdieHöhedesGrundbetragshinausbiszurHöhevon
jeweils 10000 DeutscheMark von demnachAbsatz3
Nr. 1 gekürztenGrundbetragabgesetztwerden.?Soweit
der Schuldzinsenabzugnach Satz 1 nicht in vollem
UmfangimErstjahrinAnspruchgenommenwerdenkann,
kanner in demdrittenaufdas Jahr derHerstellungoder
AnschaffungfolgendenKalenderjahrnachgeholtwerden.
VoraussetzungfürdieAnwendungdes Satzes1 imFalle
der Anschaffungist, daß der Steuerpflichtigedas Haus
bis zumEndedes Jahres der Fertigstellungangeschafft
hat.‘DieSätze1 bis3 geltenentsprechendbeieinem
Haus, für das der Bauantragvor dem 1. Oktober1982
gestelltund bei dem mit den Bauarbeitennach dem
30.September1982begonnenwordenist.°Satz1giltent-
sprechendfür Schuldzinsen,die mit den Herstellungs-
kostenfürAusbautenundErweiterungenaneinemHaus
imSinnedesAbsatzes1 inwirtschaftlichemZusammen-
hangstehen,wennmitdenArbeitenfürdenAusbauoder
die Erweiterungnachdem30. September1982begon-
nen worden ist und der Ausbau oder die Erweiterung
vordem1. Januar 1987fertiggestelltwordenist.*Andie
Stelledes Antragsauf Baugenehmigungtrittdie Bauan-
zeige,wenndiesebaurechtlichausreicht.’Satz5 istnicht
anzuwenden,wennbeieinemHausimSinnedesAbsat-
zes1SchuldzinsennachSatz1oder5abgezogenworden
sind.
(5)'Dientdas Grundstückteilweiseeigenengewerbli-

chenoderberuflichenZweckenoderwirddasGrundstück

teilweisezudiesenZweckenunentgeltlichüberlassenund
liegendieVoraussetzungendesAbsatzes1 Satz 3 Nr. 3
nichtvor, so vermindertsich dermaßgebendeEinheits-
wertumdenTeil,derbeieinerAufteilungnachdemVer-
hältnisderNutzflächenaufdengewerblichoderberuflich
genutztenTeil des Grundstücksentfällt.?Dasseibegilt,
wennTeiledes EinfamilienhausesoderTeileeinerWoh-
nungin einemanderenHausvermietetsindunddie Ein-
nahmenhierausdasDreifachedesanteiligaufdievermie-
tetenTeileentfallendenGrundbetrags,mindestensaber
1000DeutscheMarkimKalenderjahr,übersteigen.
(6)DieAbsätze1bis5sindnichtanzuwenden,wenndie

gesamteFlächedesGrundstücksgrößeralsdasZwanzig-
fache der bebautenGrundflächeist; in diesemFall ist
jedoch mindestensder Nutzungswertanzusetzen,der
sichnachdenAbsätzen1bis5 ergebenwürde,wenndie
gesamteFlächedes Grundstücksnicht größerals das
ZwanzigfachederbebautenGrundflächewäre.
(7)‘Absatz1 Satz2 ist nichtbeieinemGebäudeanzu-

wenden,
1. bei dem der Antragauf Baugenehmigungvor dem

30.Juli 1981gestelltwordenist oderdas in Erwerbs-
fällenaufGrundeinesvor dem30. Juli 1981rechts-
wirksamabgeschlossenenobligatorischenVertrags
oder sonstigen Rechtsakts erworben worden ist
oder

2. das nach dem 29. Juli 1981im Wege der Erbfolge
erworbenwordenist,wennbeidemRechtsvorgänger
für dieses Gebäudedie Voraussetzungender Num-
meri vorlagen.

?Andie Stelledes Antragsauf Baugenehmigungtrittdie
Bestellung,wenndiesenachweislichvorderStellungdes
Antrags auf Baugenehmigungerfolgte. ’im Fall der
AnschaffungvonKaufeigenheimenoderTrägerkleinsied-
lungen,fürdiederAntragaufBaugenehmigungnachdem
31. Dezember1979und vor dem30. Juli 1981gestellt
wordenist, ist Absatz1 Satz2 nichtanzuwenden,wenn
die Gebäudevor dem 1. Juli 1983angeschafftworden
sind. “im Fall des Umbauseines Einfamilienhauseszu
eineranderenGebäudeartist Absatz1 Satz 2 nichtan-
zuwenden,wennvordem30.Juli 1981mitdenUmbau-
arbeitenbegonnenoderderfürdenUmbauerforderliche
AntragaufBaugenehmigunggestelltwordenist.®Andie
Stelle des Antragsauf Baugenehmigungtritt die Bau-
anzeige,wenndiesebaurechtlichausreicht.

g) Sonstige Einkünfte
($2Abs.1 Satz1 Nr.7)
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ArtendersonstigenEinkünfte

SonstigeEinkünftesind
1. Einkünfteaus wiederkehrendenBezügen,soweit sie

nichtzudenin$2Abs. 1Nr.1bis 6 bezeichnetenEin-
kunftsartengehören."Werdendie Bezüge freiwillig
oder auf Grund einerfreiwilligbegründetenRechts-
pflicht oder einer gesetzlichunterhaltsberechtigten
Person gewährt,so sind sie nicht dem Empfänger
zuzurechnen,wennderGeberunbeschränkteinkom-
mensteuerpflichtigoder unbeschränktkörperschaft-
steuerpflichtigist;demEmpfängersinddagegenzuzu-
rechnen



a) Bezüge,dievoneinerunbeschränktsteuerpflichti-
gen,vonder KörperschaftsteuerbefreitenKörper-
schaft, Personenvereinigungoder Vermögens-
masseaußerhalbder Erfüllungsteuerbegünstigter
ZweckeimSinneder8852bis54derAbgabenord-
nunggewährtwerden,und

b) BezügeimSinnedes$ 1 derVerordnungüberdie
SteuerbegünstigungvonStiftungen,dieandieStel-
le von Familienfideikommissen getreten sind, in der
im BundesgesetzblattTeil Ill, Gliederungsnummer
611-4-3, veröffentlichtenbereinigtenFassung.

°Zuden in Satz 1 bezeichnetenEinkünftengehören
auch
a) Leibrenteninsoweit,als in deneinzelnenBezügen

EinkünfteausErträgendesRentenrechtsenthalten
sind. ?Als Ertrag des Rentenrechtsgilt für die
gesamteDauerdesRentenbezugsderUnterschied
zwischendem Jahresbetragder Renteund dem
Betrag,der sich bei gleichmäßigerVerteilungdes
Kapitalwertsder Rente auf ihre voraussichtliche
Laufzeit ergibt;dabei ist der Kapitalwert nach dieser
Laufzeitzu berechnen.°Der Ertragdes Renten-
rechts (Ertragsanteil) ist aus der nachstehenden
Tabellezuentnehmen:

BeiBeginn BeiBeginn BeiBeginn
derRente Ertrags- derRente Ertrags- derRente| Ertrags-
vollendetes anteil vollendetes anteil vollendetes anteil
Lebensjahr in Lebensjahr in Lebensjahr in
desRenten- v.H. desRenten- v.H. desRenten- v.H.
berechtigten berechtigten berechtigen

Obis 3| 73 44 49 68 23
4bis 5| 72 45 48 69 22
6bis 8| 71 46 47 70 21
9bis11| 70 47 46 71 20
12bis13| 69 48 45 72 19
14bis15} 68 49 44 73 18
16bis17| 67 50 43 74 17
18bis19| 66 51 42 75 16
20bis2i1| 65 52 41 76 15
22bis23| 64 53 40 77 14
24bis25| 63 54 39 78 13
26bis27| 62 55 3838| 79 12

28 61 56 37 |80bis81| 11
29bis30| 60 57 36 82

31 59 58 35 83
32bis33| 58 59 34 |84bis85
34 57 60 32 |86bis87
35 56 61 31 88

36bis37| 55 62 30 |89bis91
38 54 63 29 192bis93
39 53 64 28 |94bis96
40 52 65 27 ab97

41bis42| 51 66 26
43 50 67 25

—_

DOPRWIOONDOO

“DieErmittlungdes ErtragsausLeibrenten,dievor
dem 1. Januar 1955 zu laufen begonnen haben,
und aus Renten,derenDauervon der Lebenszeit
mehrererPersonenodereineranderenPersonals
des Rentenberechtigtenabhängt,sowieaus Leib-
renten,dieaufeinebestimmteZeitbeschränktsind,
wirddurcheineRechtsverordnungbestimmt;

b) Einkünfte aus Zuschüssen und sonstigen Vorteilen,
diealswiederkehrendeBezügegewährtwerden;

1a. Einkünfteaus Unterhaltsleistungen,soweitsie nach
$ 10Abs. 1Nr.1vomGeberabgezogenwerdenkön-
nen;

2. Einkünfteaus SpekulationsgeschäftenimSinnedes
823;

39. Einkünfteaus Leistungen,soweitsiewederzu ande-
renEinkunftsarten(82Abs. 1Nr.1bis6)nochzuden
Einkünften im Sinne der Nummern 1, 1a, 2 oder 4
gehören,z.B. Einkünfteaus gelegentlichenVermitt-
lungenundausderVermietungbeweglicherGegen-
stände.’SolcheEinkünftesindnichteinkommensteu-
erpflichtig,wennsiewenigerals 500DeutscheMark
im Kalenderjahrbetragenhaben.*Übersteigendie
Werbungskostendie Einnahmen,so darf der über-
steigendeBetrag bei Ermittlungdes Einkommens
nicht ausgeglichen werden; er darf auch nicht nach
&10dabgezogenwerden;

4. Entschädigungen,Amtszulagen,Zuschüssezu Kran-
ken-und Pflegeversicherungsbeiträgen,Übergangs-
gelder,Überbrückungsgelder,Sterbegelder,Versor-
gungsabfindungen,Versorgungsbezüge,die auf
GrunddesAbgeordnetengesetzesoderdes Europa-
abgeordnetengesetzes,sowievergleichbareBezüge,
dieaufGrundderentsprechendenGesetzeder Län-
dergezahltwerden.?WerdenzurAbgeltungdesdurch
das Mandat veranlaßtenAufwandesAufwandsent-
schädigungengezahlt,so dürfendiedurchdasMan-
dat veranlaßtenAufwendungennichtals Werbungs-
kosten abgezogenwerden.*Wahlkampfkostenzur
Erlangungeines Mandats im Bundestag,im Euro-
päischenParlamentoderimParlamenteinesLandes
dürfennichtalsWerbungskostenabgezogenwerden.
“Esgeltenentsprechend
a) fürNachversicherungsbeiträgeaufGrundgesetz-

licherVerpflichtungnachdenAbgeordnetengeset-
zen imSinnedes Satzes1 undfürZuschüssezu
Kranken-und Pflegeversicherungsbeiträgen$ 3
Nr. 62,

b) fürVersorgungsbezüge$ 19Abs.2; beimZusam-
mentreffenmitVersorgungsbezügenimSinnevon
&19Abs. 2 Satz2 bleibtjedochinsgesamthöch-
stens ein Betragvon 6000 DeutscheMark im
Veranlagungszeitraumsteuerfrei,

c) für das Übergangsgeld,das in einerSummege-
zahltwird,undfürdieVersorgungsabfindung$34
Abs.3.

823
Spekulationsgeschäfte

(1)'Spekulationsgeschäfte($22Nr.2)sind
1. Veräußerungsgeschäfte,bei denenderZeitraumzwi-

schenAnschaffungundVeräußerungbeträgt:
a) beiGrundstückenundRechten,die denVorschrif-

ten des bürgerlichenRechts über Grundstücke
unterliegen(z.B. Erbbaurecht,Mineralgewinnungs-
recht),nichtmehralszweiJahre,

b) bei anderenWirtschaftsgütern,insbesonderebei
Wertpapieren,nichtmehralssechsMonate;

2. Veräußerungsgeschäfte,bei denen die Veräußerung
derWirtschaftsgüterfrühererfolgtalsderErwerb.
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2DieAnschaffungoder Veräußerungeinerunmittelbaren
oder mittelbarenBeteiligungan einer Personengesell-
schaftgiltauchfürZweckedieserVorschriftalsAnschaf-
fungoderVeräußerungderanteiligenWirtschaftsgüter.
(2)'Spekulationsgeschäfteliegennichtvor,wennWirt-

schaftsgüterveräußertwerden,derenWertbeiEinkünften
imSinnedes$ 2Abs. 1Satz1Nr. 1bis6 anzusetzenist.
2817 ist nichtanzuwenden,wenndie Voraussetzungen
desAbsatzes1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabeb vorliegen.°Bei
derVeräußerungvonAnteilscheinenanGeldmarkt-,Wert-
papier-,Beteiligungs-undGrundstücks-Sondervermögen
sowievon ausländischenInvestmentanteilengilt Satz 1
nur, soweit im Veräußerungspreisein Zwischengewinn
enthaltenist.
(3)"GewinnoderVerlustausSpekulationsgeschäftenist

derUnterschiedzwischendemVeräußerungspreiseiner-
seitsunddenAnschaffungs-oderHerstellungskostenund
den Werbungskostenandererseits.Die Anschaffungs-
oder Herstellungskostenmindernsich umAbsetzungen
für Abnutzung,erhöhte Absetzungenund Sonderab-
schreibungen,soweitsiebeiderErmittlungderEinkünfte
imSinnedes$2Abs. 1Satz1Nr.4 bis6abgezogenwor-
den sind. ’Gewinneaus Spekulationsgeschäftenbleiben
steuerfrei,wennderaus Spekulationsgeschäftenerzielte
Gesamtgewinnim Kalenderjahrwenigerals 1000Deut-
sche Mark betragenhat. “Verlusteaus Spekulations-
geschäftendürfennur bis zur Höhe des Spekulations-
gewinns,dender SteuerpflichtigeimgleichenKalender-
jahr erzielthat, ausgeglichenwerden;sie dürfennicht
nach8 10dabgezogenwerden.

h) Gemeinsame Vorschriften

i 824
ZudenEinkünftenimSinnedes$2 Abs.1gehörenauch

1. Entschädigungen,diegewährtwordensind
a) als Ersatz für entgangeneoder entgehendeEin-

nahmenoder
b) fürdieAufgabeoderNichtausübungeinerTätigkeit,

fürdieAufgabeeinerGewinnbeteiligungodereiner
Anwartschaftaufeinesolche;

c) als Ausgleichszahlungen an Handelsvertreter nach
889bdesHandelsgesetzbuchs;

2. EinkünfteauseinerehemaligenTätigkeitimSinnedes
&2 Abs. 1Nr.1bis4 oderauseinemfrüherenRechts-
verhältnisimSinnedes$2Abs. 1Nr.5 bis7,undzwar
auchdann,wennsiedemSteuerpflichtigenalsRechts-
nachfolgerzufließen;

3. Nutzungsvergütungenfür die Inanspruchnahmevon
GrundstückenfüröffentlicheZweckesowieZinsenauf
solcheNutzungsvergütungenund auf Entschädigun-
gen,diemitder InanspruchnahmevonGrundstücken
füröffentlicheZweckezusammenhängen.

824a
Altersentlastungsbetrag

"AltersentlastungsbetragisteinBetragvon40vomHun-
dertdesArbeitslohnsundderpositivenSummeder Ein-
künfte,dienichtsolcheausnichtselbständigerArbeitsind,
höchstensjedochinsgesamteinBetragvon3 720Deut-

scheMarkimKalenderjahr.?VersorgungsbezügeimSinne
des $ 19Abs. 2, Einkünfteaus LeibrentenimSinnedes
822 Nr.1Satz3 Buchstabea undEinkünfteimSinnedes
822Nr.4Satz4 Buchstabeb bleibenbeiderBemessung
desBetragsaußerBetracht.°’DerAltersentlastungsbetrag
wirdeinemSteuerpflichtigengewährt,dervordemBeginn
des Kalenderjahrs,in demer sein Einkommenbezogen
hat,das 64. Lebensjahrvollendethatte.“ImFallder Zu-
sammenveranlagung von Ehegatten zur Einkommen-
steuersinddie Sätze1 bis 3 fürjedenEhegattengeson-
dertanzuwenden.

ill. Veranlagung

825
Veranlagungszeitraum,Steuererklärungspflicht
(1)Die EinkommensteuerwirdnachAblaufdes Kalen-

derjahrs(Veranlagungszeitraum)nachdemEinkommen
veranlagt,das der Steuerpflichtigein diesemVeranla-
gungszeitraumbezogenhat,soweitnichtnach$ 46eine
Veranlagungunterbleibt.
(2)(weggefallen)
(3)'DerSteuerpflichtigehatfürdenabgelaufenenVer-

anlagungszeitraumeine Einkommensteuererklärungab-
zugeben.?Ehegattenhabenfür den FallderZusammen-
veranlagung($26b)einegemeinsameEinkommensteuer-
erklärungabzugeben.°Wählteiner der Ehegattendie
getrennteVeranlagung ($26a)oder wählen beide Ehegat-
ten die besondereVeranlagungfür den Veranlagungs-
zeitraumderEheschließung($26c),hatjederderEhegat-
ten eine Einkommensteuererklärungabzugeben. ‘Der
SteuerpflichtigehatdieEinkommensteuererklärungeigen-
händig zu unterschreiben.°EinegemeinsameEinkom-
mensteuererklärungist von beidenEhegatteneigenhän-
digzuunterschreiben.

826
VeranlagungvonEhegatten

(1) "Ehegatten,die beide unbeschränkteinkommen-
steuerpflichtig im Sinne des $ 1 Abs. 1 oder 2 oder des
&1asindundnichtdauerndgetrenntlebenundbeidenen
dieseVoraussetzungenzu BeginndesVeranlagungszeit-
raumsvorgelegenhaben oder im Laufe des Veranla-
gungszeitraumseingetretensind, könnenzwischenge-
trennterVeranlagung($26a)undZusammenveranlagung
($ 26b)wählen;für den Veranlagungszeitraumder Ehe-
schließungkönnensiestattdessendiebesondereVeran-
lagungnach$ 26c wählen.*?EineEhe,die im Laufedes
Veranlagungszeitraumsaufgelöstwordenist,bleibtfürdie
Anwendungdes Satzes 1 unberücksichtigt,wenn einer
der Ehegattenin demselbenVeranlagungszeitraumwie-
dergeheiratethatundbeiihmunddemneuenEhegatten
die Voraussetzungendes Satzes 1 ebenfallsvorliegen.
Satz 2giltnicht,wenneineEhedurchTodaufgelöstwor-
den ist unddie Ehegattender neuenEhedie besondere
Veranlagungnach$26cwählen.
(2)"Ehegattenwerdengetrenntveranlagt,wenneiner

der EhegattengetrennteVeranlagungwählt.?Ehegatten
werdenzusammenveranlagtoder —für den Veranla-
gungszeitraumderEheschließung- nach$26cveranlagt,
wenn beide Ehegattendie betreffendeVeranlagungsart
wählen.®DiezurAusübungderWahlerforderlichenErklä-



rungensindbeimFinanzamtschriftlichoderzu Protokoll
abzugeben.
(3)Werden die nach Absatz 2 erforderlichen Erklärun-

gennichtabgegeben,sowirdunterstellt,daßdieEhegat-
tendieZusammenveranlagungwählen.

826a
GetrennteVeranlagungvonEhegatten

(1) 'Bei getrennterVeranlagung von Ehegatten in den in
&26 bezeichnetenFällensind jedemEhegattendie von
ihmbezogenenEinkünftezuzurechnen.?Einkünfteeines
EhegattensindnichtalleindeshalbzumTeildemanderen
Ehegattenzuzurechnen,weildieserbeider Erzielungder
Einkünftemitgewirkthat.
(2)"Sonderausgabennach$ 10Abs. 1Nr.8 undaußer-

gewöhnlicheBelastungen(8833bis33c)werdeninHöhe
des bei einerZusammenveranlagungder Ehegattenin
BetrachtkommendenBetragsbeibeidenVeranlagungen
jeweilszur Hälfteabgezogen,wenndie Ehegattennicht
gemeinsameineandereAufteilungbeantragen.’Dienach
&33b Abs. 5 übertragbarenPauschbeträgestehenden
Ehegatten insgesamt nur einmal zu; sie werden jedem
Ehegattenzur Hälftegewährt.Die nach $ 34f zu ge-
währendeSteuerermäßigungstehtdenEhegattenindem
Verhältniszu, indemsieerhöhteAbsetzungennach$ 7b
oderAbzugsbeträgenach$ 10eAbs. 1 bis 5 oder nach
&15bdesBerlinförderungsgesetzesinAnspruchnehmen.
(3)DieAnwendungder8810aund10dfürdenFalldes

Übergangsvon der getrenntenVeranlagungzur Zusam-
menveranlagungundvonderZusammenveranlagungzur
getrenntenVeranlagung,wennbeibeidenEhegattennicht
entnommeneGewinneodernichtausgeglicheneVerluste
vorliegen,wirddurchRechtsverordnunggeregelt.

826b
ZusammenveranlagungvonEhegatten

Bei derZusammenveranlagungvonEhegattenwerden
dieEinkünfte,diedieEhegattenerzielthaben,zusammen-
gerechnet, den Ehegatten gemeinsam zugerechnet und,
soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, die Ehegatten
sodann gemeinsam als Steuerpflichtigerbehandelt.

826c
BesondereVeranlagungfür den

Veranlagungszeitraumder Eheschließung
(1)‘BeibesondererVeranlagungfürdenVeranlagungs-

zeitraumderEheschließungwerdenEhegattenso behan-
delt, als ob sie diese Ehe nicht geschlossen hätten. ?8 12
Nr. 2 und $ 33c Abs. 2 bleiben unberührt.°$26a Abs. 1gilt
sinngemäß.
(2)Bei der besonderenVeranlagungist das Verfahren

nach$ 32aAbs.5 anzuwenden,wennderzuveranlagen-
de Ehegattezu Beginndes Veranlagungszeitraumsver-
witwetwar undbei ihmdieVoraussetzungendes &32a
Abs.6Nr.1vorgelegenhatten.
(3) Für die Anwendung des $ 32 Abs. 7 bleiben Kinder

unberücksichtigt, wenn das Kindschaftsverhältnis ($ 32
Abs. 1) in Beziehungzu beidenEhegattenerst nachder
Eheschließungbegründetwird.
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827
(weggefallen)

828
BesteuerungbeifortgesetzterGütergemeinschaft
Bei fortgesetzterGütergemeinschaftgeltenEinkünfte,

die indasGesamtgutfallen,alsEinkünftedes überleben-
denEhegatten,wenndieserunbeschränktsteuerpflichtig
ist.

829
(weggefallen)

830
(weggefallen)

IV.Tarif

831
Familienleistungsausgleich

‘DiesteuerlicheFreistellungeinesEinkommensbetrags
in Höhedes ExistenzminimumseinesKindeswirddurch
den Kinderfreibetragnach $ 32 oder durch Kindergeld
nachdemX. Abschnittbewirkt.?Soweitdas Kindergeld
dafürnicht erforderlichist, dient es der Förderungder
Familie.*ImlaufendenKalenderjahrwird Kindergeldals
Steuervergütungmonatlichgezahlt.“Wirddie gebotene
steuerlicheFreistellungdurch das Kindergeldnicht in
vollemUmfangbewirkt,ist bei derVeranlagungzur Ein-
kommensteuerder Kinderfreibetragabzuziehen.°Indie-
sen Fällensind das Kindergeldoder vergleichbareLei-
stungennach$ 36Abs.2 zuverrechnen,auchsoweitsie
demSteuerpflichtigenimWegeeineszivilrechtlichenAus-
gleichszustehen.°Wirdnach ausländischemRecht ein
höheresKindergeldalsnach$ 66gezahlt,so beschränkt
sichdieVerrechnungaufdieHöhedes inländischenKin-
dergeldes.

832
Kinder,Kinderfreibetrag,Haushaltsfreibetrag

(1)Kindersind
1. im erstenGradmitdemSteuerpflichtigenverwandte

Kinder,
2. Pflegekinder(Personen,mitdenenderSteuerpflichtige

durcheinfamilienähnliches,auflängereDauerberech-
netesBandverbundenist,sofernersieinseinenHaus-
haltaufgenommenhat unddas Obhuts- und Pflege-
verhältniszu den Eiternnichtmehrbestehtund der
Steuerpflichtigesiemindestenszu einemnichtunwe-
sentlichenTeilaufseineKostenunterhält).
(2)"BestehtbeieinemangenommenenKinddas Kind-

schaftsverhältniszudenleiblichenElternweiter,istesvor-
rangigals angenommenesKind zu berücksichtigen.?lst
ein imerstenGradmitdemSteuerpflichtigenverwandtes
Kind zugleicheinPflegekind,ist es vorrangigals Pflege-
kindzuberücksichtigen.
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(3) Ein Kind wird in dem Kalendermonat,in dem es
lebendgeborenwurde,undinjedemfolgendenKalender-
monat,zu dessenBeginnes das 18. Lebensjahrnoch
nichtvollendethat,berücksichtigt.
(4)'EinKind,dasdas 18.Lebensjahrvollendethat,wird

berücksichtigt,wennes
1. nochnichtdas21.Lebensjahrvollendethat,arbeitslos

istundderArbeitsvermittlungimInlandzurVerfügung
stehtoder

2. nochnichtdas27.Lebensjahrvollendethatund
a) füreinenBerufausgebildetwirdoder
b) sich in einerÜbergangszeitzwischenzweiAusbil-

dungsabschnittenvon höchstens vier Monaten
befindetoder

c) eine BerufsausbildungmangelsAusbildungsplat-
zesnichtbeginnenoderfortsetzenkannoder

d) einfreiwilligessozialesJahr imSinnedesGesetzes
zur Förderungeines freiwilligensozialen Jahres
odereinfreiwilligesökologischesJahr imSinnedes
Gesetzeszur Förderungeines freiwilligenökolo-
gischenJahres leistetoder

3. wegenkörperlicher,geistigeroderseelischerBehinde-
rungaußerstandeist,sichselbstzuunterhalten.

®NachSatz 1 Nr. 1 und 2 wird ein Kind nur berücksichtigt,
wennes Einkünfteund Bezüge,die zur Bestreitungdes
Unterhaltsoder der Berufsausbildungbestimmtoder
geeignetsind,vonnichtmehrals 12000DeutscheMark
imKalenderjahrhat;dieserBetragistzu kürzen,soweites
nachdenVerhältnissenimWohnsitzstaatdesKindesnot-
wendigundangemessenist.®Bezüge,die fürbesondere
Ausbildungszweckebestimmtsind,bleibenhierbeiaußer
Ansatz;Entsprechendesgilt für Einkünfte,soweitsie für
solcheZweckeverwendetwerden.“Fürdie Umrechnung
ausländischerEinkünfteundBezügeinDeutscheMarkist
der Mittelkursder jeweilsanderenWährungmaßgeblich,
deranderFrankfurterDevisenbörsefürEndeSeptember
desJahresvordemVeranlagungszeitraumamtlichfestge-
stelltist.Wird dieseWährunganderFrankfurterDevisen-
börsenichtamtlichnotiert,so ist derWechselkursmaß-
geblich,der sich zu demselbenTerminaus dem dem
InternationalenWährungsfondsgemeldetenrepräsentati-
venKursderanderenWährungundderDeutschenMark
ergibt.®FürjedenKalendermonat,in demdieVorausset-
zungenfüreineBerücksichtigungnachSatz1Nr.1oder2
nichtvorliegen,ermäßigtsichderBetragnachSatz2 um
einZwölftel.’Einkünfteund Bezügedes Kindes,die auf
diese Kalendermonateentfallen,bleibenaußerAnsatz.
®EinVerzichtauf Teile der zustehendenEinkünfteund
BezügestehtderAnwendungderSätze2 und6nichtent-
gegen.
(5)'IndenFällendesAbsatzes4 Satz1Nr.1oderNr.2

Buchstabe a wird ein Kind,
1. das den gesetzlichenGrundwehrdienstoder Zivil-

dienstgeleistethat,für einender DauerdiesesDien-
stes entsprechendenZeitraum,höchstens für die

. Dauerdes inländischengesetzlichenGrundwehrdien-
stesoderZivildienstes,oder

2. dassichfreiwilligfüreineDauervonnichtmehralsdrei
Jahren zum Wehrdienstoder zum Polizeivolizugs-
aienst,deranStelledesgesetzlichenGrundwehr-oder
Zivildienstesgeleistetwird,verpflichtethat,für einen

derDauerdiesesDienstesentsprechendenZeitraum,
höchstensfürdieDauerdesinländischengesetzlichen
Grundwehrdienstes,bei anerkanntenKriegsdienst-
verweigerernfür die Dauerdes inländischengesetz-
lichenZivildienstes,oder

3. daseinevomgesetzlichenGrundwehrdienstoderZivil-
dienstbefreiendeTätigkeitals Entwicklungshelferim
Sinnedes$ 1Abs. 1desEntwicklungshelfer-Gesetzes
ausgeübthat, für einen der Dauer dieser Tätigkeit
entsprechendenZeitraum,höchstensfür die Dauer
desinländischengesetzlichenGrundwehrdienstes,bei
anerkanntenKriegsdienstverweigerernfür die Dauer
desinländischengesetzlichenZivildienstes,

über das 21. oder 27. Lebensjahr hinaus berücksichtigt.
Wird dergesetzlicheGrundwehrdienstoderZivildienstin
einemMitgliedstaatder EuropäischenUnionodereinem
Staat,auf den das Abkommenüber den Europäischen
WirtschaftsraumAnwendungfindet,geleistet,so ist die
DauerdiesesDienstesmaßgebend."Absatz4Satz2 bis8
gilt entsprechend.*DemgesetzlichenGrundwehrdienst
oder Zivildienststehtder entsprechendeDienst, der in
deminArtikel3desEinigungsvertragesgenanntenGebiet
geleistetwordenist,gleich.
(6)'Für jedes zu berücksichtigendeKind des Steuer-

pflichtigenwird ein Kinderfreibetragvon 288 Deutsche
MarkfürjedenKalendermonat,indemdieVoraussetzun-
genvorgelegenhaben,beiderVeranlagungzur Einkom-
mensteuervomEinkommenabgezogen.’Bei Ehegatten,
dienachden$$26,26bzusammenzurEinkommensteuer
veranlagtwerden,wirdeinKinderfreibetragvon576Deut-
scheMarkmonatlichabgezogen,wenndas Kindzu bei-
den Ehegattenin einemKindschaftsverhältnissteht.Ein
Kinderfreibetragvon 576DeutscheMarkmonatlichwird
auchabgezogen,wenn
1. der andere Elternteil verstorben oder nicht unbe-

schränkteinkommensteuerpflichtigistoder
2. der Steuerpflichtigealleindas Kindangenommenhat

oderdas Kindnurzu ihmin einemPflegekindschafts-
verhältnissteht.

“Fürein nichtnach$ 1Abs. 1 oder2 unbeschränktein-
kommensteuerpflichtigesKind kannein Kinderfreibetrag
nurabgezogenwerden,soweiternachdenVerhältnissen
seinesWohnsitzstaatesnotwendigundangemessenist.
AbweichendvonSatz1wirdbeieinemunbeschränktein-
kommensteuerpflichtigenElternpaar, bei dem die Voraus-
setzungendes $ 26 Abs. 1 Satz 1 nichtvorliegen,auf
AntrageinesElternteilsderKinderfreibetragdes anderen
Elternteilsauf ihnübertragen,wenner, nichtjedochder
andereElternteilseinerUnterhaltspflichtgegenüberdem
Kind für das Kalenderjahrim wesentlichennachkommt.
Der KinderfreibetragkannaufAntragauchaufeinenStief-
elternteiloder Großelternübertragenwerden,wenn sie
das Kind in ihrenHaushaltaufgenommenhaben;dies
kannauchmitZustimmungdes berechtigtenElternteils
geschehen,dienurfürkünftigeKalenderjahrewiderrufen
werdenkann.
(7)'Ein Haushaltsfreibetragvon 5 616DeutscheMark

wird bei einemSteuerpflichtigen,für den das Splitting-
Verfahren($32aAbs.5 und6)nichtanzuwendenundder
auch nichtals Ehegatte($ 26 Abs. 1) getrenntzur Ein-
kommensteuerzuveranlagenist,vomEinkommenabge-
zogen,wennereinenKinderfreibetragoderKindergeldfür
mindestensein Kind erhält,das in seinerWohnungim



Inlandgemeldetist. ’Kinder,die bei beidenEltemnteilen
odereinemElternteilundeinemGroßelternteilmitWoh-
nungimInlandgemeldetsind,werdendemEiternteiloder
Großelternteilzugeordnet,in dessen Wohnungsie im
Kalenderjahrzuerstgemeldetwaren,imübrigenderMut-
terodermitderenZustimmungdemVateroderdemGroß-
eiternteil;diesesWahlrechtkannfür mehrereKindernur
einheitlichausgeübtwerden.°InFällen,indeneneinKind
nur gleichzeitigbeim Vater und einem Großeltemteil
gemeldetist,stehtdasWahlrechtdemVaterzu.“AlsWoh-
nungim InlandimSinnederSätze1 und2 giltauchdie
WohnungeinesElternteilsoderGroßelternteils,der nach
& 1 Abs. 2 unbeschränkteinkommensteuerpflichtigist.
®DieZustimmungnachSatz2oder3 kannnurfürkünftige
Kalenderjahrewiderrufenwerden.

832a
Einkommensteuertarif

(1) ’Die tariflicheEinkommensteuerbemißtsich nach
dem zu versteuerndenEinkommen.?Siebeträgtvorbe-
haltlichder$$ 32b,34,34bund34cjeweilsin Deutsche
MarkfürzuversteuerndeEinkommen
1. bis12095DeutscheMark(Grundfreibetrag):

0;
2. von 12 096 Deutsche Mark bis 55 727 Deutsche Mark:

(86,63-y+2590)-y;
3. von 55 728Deutsche Mark bis 120 041 Deutsche Mark:

(151,91-2+3346)-z +12949;
4. von 120 042 Deutsche Mark an:

0,53-x-22842.
°,y“ ist ein Zehntausendsteldes 12042DeutscheMark
übersteigendenTeilsdesabgerundetenzuversteuernden
Einkommens.*,z“ ist ein Zehntausendsteldes 55674
DeutscheMark übersteigendenTeils des abgerundeten
zu versteuerndenEinkommens.°,x“ist das abgerundete
zuversteuerndeEinkommen.
(2)Daszu versteuerndeEinkommenist aufdennäch-

stendurch54ohneRestteilbarenvollenDeutsche-Mark-
Betragabzurunden,wennes nichtbereitsdurch54ohne
Rest teilbar ist.
(3) ‘Die zur Berechnungder tariflichenEinkommen-

steuererforderlichenRechenschrittesind in der Reihen-
folge auszuführen,die sich nach dem Homer-Schema
ergibt.Dabei sinddiesichausdenMultiplikationenerge-
bendenZwischenergebnissefür jedenweiterenRechen-
schrittmitdreiDezimalstellenanzusetzen;dienachfolgen-
denDezimalstellensindfortzulassen.’Dersichergebende
SteuerbetragistaufdennächstenvollenDeutsche-Mark-
Betragabzurunden.
(4)Fürzu versteuerndeEinkommenbis 120041Deut-

sche Mark ergibt sich die nach den Absätzen1 bis 3
berechnetetariflicheEinkommensteueraus der diesem
GesetzbeigefügtenAnlage2 (Einkommensteuer-Grund-
tabelle). .
(5) 'Bei Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b zusammen

zurEinkommensteuerveranlagtwerden,beträgtdietarif-
licheEinkommensteuervorbehaltlichder8$32b,34 und
34b das Zweifachedes Steuerbetrags,der sich für die
Hälfteihresgemeinsamzu versteuerndenEinkommens
nachdenAbsätzen1bis3ergibt(Splitting-Verfahren).?Für
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zu versteuerndeEinkommenbis 240083DeutscheMark
ergibtsichdienachSatz 1 berechnetetariflicheEinkom-
mensteuerausderdiesemGesetzbeigefügtenAnlage3
(Einkommensteuer-Splittingtabelle).
(6)'DasVerfahrennachAbsatz5 istauchanzuwenden

zur BerechnungdertariflichenEinkommensteuerfür das
zuversteuerndeEinkommen
1. bei einemverwitwetenSteuerpflichtigenfür den Ver-

anlagungszeitraum,derdemKalenderjahrfolgt,indem
derEhegatteverstorbenist,wennderSteuerpflichtige
und sein verstorbenerEhegatteim Zeitpunktseines
Todes die Voraussetzungendes $ 26 Abs. 1 Satz 1
erfüllthaben,

2. beieinemSteuerpflichtigen,dessenEheindemKalen-
derjahr,indemer seinEinkommenbezogenhat,aufge-
löstwordenist,wennindiesemKalenderjahr
a) der Steuerpflichtigeund sein bisherigerEhegatte

die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 Satz 1 erfüllt
haben,

b) derbisherigeEhegattewiedergeheiratethatund
c) derbisherigeEhegatteunddessenneuerEhegatte

ebenfallsdie Voraussetzungendes & 26 Abs. 1
Satz1erfüllen.

2Diesgilt nicht,wenn eine Ehe durchTod aufgelöst
worden ist und die Ehegattender neuen Ehe die
besondereVeranlagungnach$26cwählen.

2VoraussetzungfürdieAnwendungdes Satzes1 ist,daß
derSteuerpflichtigenichtnachden$$26,26agetrenntzur
Einkommensteuerveranlagtwird.

832b
Progressionsvorbehalt

(1)Hateinzeitweiseoderwährenddes gesamtenVer-
anlagungszeitraumsunbeschränktSteuerpflichtigeroder
ein beschränktSteuerpflichtiger,auf den $ 50 Abs. 5
Satz4Nr.2Anwendungfindet,
1. a) Arbeitslosengeld,Arbeitslosenhilfe,Kurzarbeiter-

geld, Schlechtwettergeld,Winterausfallgeld,Kon-
kursausfallgeld, Übergangsgeld, Altersübergangs-
geld,Aftersübergangsgeld-Ausgleichsbetrag,Unter-
haltsgeldalsZuschuß,Überbrückungsgeld,Einglie-
derungsgeld,EingliederungshilfeoderKrankengeld
nachdemArbeitsförderungsgesetzoder aus Lan-
desmittelnergänzteLeistungenaus demEuropäi-
schenSozialfondszurAufstockungderLeistungen
nach$55adesArbeitsförderungsgesetzes,

b) Krankengeld, Mutterschaftsgeld,Verletztengeld,
ÜbergangsgeldodervergleichbareLohnersatzlei-
stungennachdemFünften,SechstenoderSiebten
BuchSozialgesetzbuch,demGesetzüberdieKran-
kenversicherungder LandwirteoderdemZweiten
Gesetz über die Krankenversicherungder Land-
wirte,

c) Mutterschaftsgeld,Zuschuß zum Mutterschafts-
geld, die Sonderunterstützungnach dem Mutter-
schutzgesetzsowie den Zuschußnach $ 4a der
Mutterschutzverordnungoder einer entsprechen-
denLandesregelung,

d) Arbeitslosenbeihilfeoder Arbeitslosenhilfenach
demSoldatenversorgungsgesetz,
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e) Entschädigungen für Verdienstausfall nach dem
Bundes-Seuchengesetz,

f) Versorgungskrankengeldoder Übergangsgeld
nachdemBundesversorgungsgesetz,

g) Aufstockungsbeträgenach dem Altersteilzeit-
gesetz,

h) Verdienstausfallentschädigungnach dem Unter-
haltssicherungsgesetz,

i) Vorruhestandsgeldnachder Verordnungüberdie
GewährungvonVorruhestandsgeldvom8. Februar
1990(GBI. I Nr. 7 S. 42),die nachAnlageII Kapi-
tel VII SachgebietE AbschnittIll Nr. 5 des Eini-
gungsvertragesvom 31. August 1990 in Verbin-
dungmitArtikel1desGesetzesvom23.September
1990(BGBi.1990II S. 885,1209)mitÄnderungen
undMaßgabenfortgilt,oder

2. ausländischeEinkünfte,die imVeranlagungszeitraum
nicht der deutschen Einkommensteuerunterlegen
haben;dies gilt nur für Fälle der zeitweisenunbe-
schränkten Steuerpflicht einschließlich derin$2 Abs. 7
Satz3geregeltenFälle,

3. Einkünfte,dienacheinemAbkommenzurVermeidung
der Doppelbesteuerungoder einemsonstigenzwi-
schenstaatlichenÜbereinkommenunterdemVorbe-
halt der Einbeziehungbei der Berechnungder Ein-
kommensteuersteuerfreisind, oder bei Anwendung
von$ 1Abs.3oder$ 1aoder 8 50Abs. 5 Satz4.Nr. 2
im Veranlagungszeitraumnicht der deutschenEin-
kommensteuerunterliegendeEinkünfte,wenn deren
Summepositivist,

bezogen,so istaufdasnach$32aAbs. 1zuversteuernde
EinkommeneinbesondererSteuersatzanzuwenden.
(2) Der besondereSteuersatznach Absatz 1 ist der

Steuersatz,dersichergibt,wennbeiderBerechnungder
Einkommensteuerdasnach$32aAbs. 1zuversteuernde
Einkommenvermehrtodervermindertwirdum
1. imFalldesAbsatzes1 Nr.1dieSummederLeistungen

nach Abzug des Arbeitnehmer-Pauschbetrags($ 9a
Satz 1 Nr. 1 Buchstabea), soweit er nicht bei der
ErmittlungderEinkünfteausnichtselbständigerArbeit
abziehbarist;

2. imFalldesAbsatzes1Nr.2 und3 diedortbezeichne-
ten Einkünfte,ausgenommendie darin enthaltenen
außerordentlichenEinkünfte.
(3)'DieTrägerderSozialleistungenimSinnedesAbsat-

zes 1Nr.1habenbeiEinstellungderLeistungoderspäte-
stensamEndedesjeweiligenKalenderjahrsdemEmpfän-
gerdieDauerdesLeistungszeitraumssowieArtundHöhe
derwährenddes KalenderjahrsgezahltenLeistungenzu
bescheinigen.?InderBescheinigungistderEmpfängerauf
die steuerlicheBehandlungdieserLeistungenundseine
Steuererklärungspflichthinzuweisen.

832c
TarifbegrenzungbeigewerblichenEinkünften

(1)Sind indemzuversteuerndenEinkommengewerb-
licheEinkünfteimSinnedesAbsatzes2 enthalten,deren
Anteil am zu versteuerndenEinkommenmindestens
100278 DeutscheMark beträgt,ist von der tariflichen
Einkommensteuerein EntlastungsbetragnachAbsatz 4
abzuziehen.

(2) 'GewerblicheEinkünfteim Sinne dieserVorschrift
sind vorbehaltlichdes Satzes2 Gewinneoder Gewinn-
anteile,die nach $ 7 oder $ 8 Nr. 4 des Gewerbe-
steuergesetzesder Gewerbesteuerunterliegen.?Ausge-
nommensindGewinneundGewinnanteile,die nach$ 9
Nr. 1 Satz 2 und3, Nr. 2a, 3, 5, 7 und8 des Gewerbe-
steuergesetzeszu kürzensind;ausgenommensindauch
Kürzungsbeträgenach89Nr.2desGewerbesteuergeset-
zes,soweitsieaufAnteileamGewinneinerausländischen
Betriebsstätteentfallen,sowieGewinne,dieeinerSteuer-
ermäßigungnach$34unterliegen.
(3)'DeraufgewerblicheEinkünfteentfallendeAnteilam

zuversteuerndenEinkommen(gewerblicherAnteil)bemißt
sichnachdemVerhältnisdergewerblichenEinkünftenach
Absatz 2 zur Summeder Einkünfte.?Übersteigendie
gewerblichenEinkünftenach Absatz 2 die Summeder
Einkünfte,istderEntlastungsbetragnachAbsatz4aufder
Grundlagedesgesamtenzu versteuerndenEinkommens
zu ermitteln.®DergewerblicheAnteilistaufdennächsten
durch 54 ohne Rest teilbarenvollen Deutsche-Mark-
Betragabzurunden,wenner nichtbereitsdurch54ohne
Restteilbarist.
(4) 'Zur Ermittlungdes Entlastungsbetragswird zu-

nächstfürdenabgerundetengewerblichenAnteildieEin-
kommensteuernach$32aberechnet.?VondiesemSteuer-
betragsinddieEinkommensteuer,dienach$ 32aaufein
zuversteuerndesEinkommeninHöhevon100224Deut-
scheMarkentfällt,sowie47vomHundertdesabgerunde-
ten gewerblichenAnteils, soweit er 100224 Deutsche
Markübersteigt,abzuziehen.°Dersichhierausergebende
Entlastungsbetragist auf volle DeutscheMark aufzu-
runden.
(5)"BeiEhegatten,diezusammenzurEinkommensteuer

veranlagtwerden, beträgt der Entlastungsbetragdas
Zweifache des Entlastungsbetrags, der sich für die Hälfte
ihres gemeinsamzu versteuerndenEinkommensnach
denAbsätzen1 bis 4 ergibt.?DieEhegattensind beider
VerhältnisrechnungnachAbsatz3gemeinsamalsSteuer-
pflichtigerzu behandeln.°Satz 1 gilt entsprechendbei
Steuerpflichtigen, deren Einkommensteuer nach $ 32a
Abs.6zuermittelnist.

833
AußergewöhnlicheBelastungen

(1) Erwachseneinem Steuerpflichtigenzwangsläufig
größereAufwendungenals der überwiegendenMehrzahl
der SteuerpflichtigengleicherEinkommensverhältnisse,
gleicherVermögensverhältnisseund gleichenFamilien-
stands(außergewöhnlicheBelastung),so wirdaufAntrag
dieEinkommensteuerdadurchermäßigt,daßderTeilder
Aufwendungen,derdiedemSteuerpflichtigenzumutbare
Belastung(Absatz3) übersteigt,vomGesamtbetragder
Einkünfteabgezogenwird.
(2) ‘Aufwendungenerwachsendem Steuerpflichtigen

zwangsläufig, wenn er sich ihnenaus rechtlichen,tatsäch-
lichenodersittlichenGründennichtentziehenkannund
soweitdieAufwendungendenUmständennachnotwen-
dig sind und einen angemessenenBetragnicht über-
steigen.?Aufwendungen,die zu den Betriebsausgaben,
WerbungskostenoderSonderausgabengehören,bleiben
dabeiaußerBetracht;dasgiltfürAufwendungenimSinne
des $ 10Abs. 1 Nr. 7 bis 9 nur insoweit, als sie als Sonder-
ausgabenabgezogenwerdenkönnen.?Aufwendungen,
die durch Diätverpflegungentstehen,könnennicht als
außergewöhnlicheBelastungberücksichtigtwerden.



(3)'DiezumutbareBelastungbeträgt
über

. bis überbeieinemGesamtbetrag 30.000 DM 100000
derEinkünfte bisDM 100.000DM

DM
1. beiSteuerpflichtigen,

die keine Kinder haben und bei
denen die Einkommensteuer
a) nach$32aAbs.1, 5 6 7
b) nach $ 32aAbs. 5 oder 6

(Splitting-Verfahren) 4 5 6
zu berechnen ist;

2. beiSteuerpflichtigenmit
a) einemKind

oder zwei Kindern, 2 3 4
b) dreiodermehrKindern 1 1 2

vom Hundert
desGesamtbetrags

der Einkünfte.

?Als Kinder des Steuerpflichtigen zählen die, für die er
einenKinderfreibetragoderKindergelderhält.

833a
AußergewöhnlicheBelastunginbesonderenFällen
(1)'ErwachseneinemSteuerpflichtigenAufwendungen

fürdenUnterhaltundeineetwaigeBerufsausbildungeiner
demSteuerpflichtigenoderseinemEhegattengegenüber
gesetzlich unterhaltsberechtigten Person, so wird auf
Antragdie Einkommensteuerdadurchermäßigt,daßdie
Aufwendungenbiszu12000DeutscheMarkimKalender-
jahrvomGesamtbetragderEinkünfteabgezogenwerden.
®DergesetzlichunterhaltsberechtigtenPerson gleichge-
stellt ist eine Person, soweitbei ihr zum Unterhaltbe-
stimmteinländischeöffentlicheMittelmit Rücksichtauf
die Unterhaltsleistungendes Steuerpflichtigengekürzt
werden.®Voraussetzungist,daßwederder Steuerpflich-
tigenocheineanderePersonAnspruchaufeinenKinder-
freibetragoderaufKindergeldfürdieunterhaltenePerson
hatunddieunterhaltenePersonkeinodernureingeringes
Vermögenbesitzt.‘Hat die unterhaltenePersonandere
EinkünfteoderBezüge,diezurBestreitungdesUnterhalts
bestimmtodergeeignetsind,so vermindertsichderBe-
tragvon 12000DeutscheMarkumdenBetrag,umden
dieseEinkünfteundBezügedenBetragvon 1200Deut-
scheMarkimKalenderjahrübersteigen,sowieumdievon
derunterhaltenenPersonalsAusbildungshilfeausöffent-
lichenMittelnodervonFörderungseinrichtungen,diehier-
füröffentlicheMittelerhalten,bezogenenZuschüsse.°Ist
dieunterhaltenePersonnichtunbeschränkteinkommen-
steuerpflichtig,so könnendieAufwendungennurabgezo-
genwerden, soweit sie nach den Verhältnissen des Wohn-
sitzstaates der unterhaltenen Person notwendig und
angemessen sind, höchstens jedoch der Betrag, der sich
nachden Sätzen1 bis 4 ergibt;ob der Steuerpflichtige
zum Unterhaltgesetzlichverpflichtetist, ist nach inlän-
dischenMaßstäbenzu beurteilen.*Werdendie Aufwen-
dungen für eine unterhaltenePerson von mehreren
Steuerpflichtigengetragen,sowirdbeijedemderTeildes
sich hiernachergebendenBetragsabgezogen,der sei-
nemAnteil am Gesamtbetrag der Leistungen entspricht.
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(2) !Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendungen
für die BerufsausbildungeinesKindes,für das er einen
Kinderfreibetragoder Kindergelderhält,so wird aufAn-
tragvomGesamtbetragder Einkünfteje Kalenderjahrein
Ausbildungsfreibetragwiefolgtabgezogen:
1. für ein Kind,das das 18. Lebensjahrnochnichtvoll-

endet hat, in Höhe von 1 800 Deutsche Mark, wenn das
Kindauswärtiguntergebrachtist;

2. für ein Kind, das das 18. Lebensjahr vollendet hat, in
Höhevon2 400DeutscheMark.?DieserBetragerhöht
sich auf 4 200 Deutsche Mark, wenn das Kind auswär-
tiguntergebrachtist.

?DieAusbildungsfreibeträgevermindernsich jeweilsum
die eigenenEinkünfteund Bezügedes Kindes,die zur
Bestreitungseines Unterhaltsoder seiner Berufsaus-
bildungbestimmtodergeeignetsind,soweitdiese3 600
DeutscheMarkimKalenderjahrübersteigen,sowieumdie
vondemKindalsAusbildungshilfeausöffentlichenMitteln
odervonFörderungseinrichtungen,die hierfüröffentliche
Mittel erhalten, bezogenen Zuschüsse. °Für ein nicht un-
beschränkt einkommensteuerpflichtiges Kind mindern
sichdievorstehendenBeträgenachMaßgabedesAbsat-
zes 1 Satz 5. ‘ErfüllenmehrereSteuerpflichtigefür das-
selbeKind die Voraussetzungenfür einenAusbildungs-
freibetrag,so kanndieserinsgesamtnureinmalabgezo-
genwerden.°StehtdasKindzuzweiSteuerpflichtigen,die
zusammendieVoraussetzungendes&26Abs. 1 Satz 1
nichterfüllen,in einemKindschaftsverhältnis,so erhält
jederdie Hälftedes Abzugsbetragsnachden Sätzen 1
bis3.°StehtdasKindzumehralszweiSteuerpflichtigenin
einem Kindschaftsverhältnis, so erhält ein Elternpaar zu-
sammendie Hälftedes Abzugsbetrags."Liegenim Fall
des Satzes6 bei einemEiternpaardieVoraussetzungen
des$ 26Abs. 1Satz 1 nichtvor,so erhältjederElternteil
einVierteldesAbzugsbetrags.®AufgemeinsamenAntrag
einesEiternpaares,beidemdieVoraussetzungendes826
Abs. 1 Satz 1 nicht vorliegen, kann in den Fällen der Sätze
5 bis 7 bei einerVeranlagungzur Einkommensteuerder
einemElternteilzustehendeAnteilamAbzugsbetragauf
denanderenElternteilübertragenwerden.
(3)"ErwachseneinemSteuerpflichtigenAufwendungen

durchdie BeschäftigungeinerHilfeimHaushalt,so kön-
nen sie bis zu den folgenden Höchstbeträgen vom Ge-
samtbetragderEinkünfteabgezogenwerden:
1. 1.200DeutscheMarkimKalenderjahr,wenn

a) der Steuerpflichtigeoder sein nicht dauerndge-
trenntlebenderEhegattedas 60. Lebensjahrvoll-
endethatoder

b) wegenKrankheitdesSteuerpflichtigenoderseines
nicht dauerndgetrenntlebendenEhegattenoder
eines zu seinem HaushaltgehörigenKindes im
Sinnedes $ 32 Abs. 1 oder 6 Satz 6 oder einer
anderenzu seinemHaushaltgehörigenunterhalte-
nenPerson,fürdieeineErmäßigungnachAbsatz1
gewährtwird, die Beschäftigungeiner Hilfe im
Haushalt erforderlich ist,

2. 1 800 Deutsche Mark imKalenderjahr, wenn eine der in
Nummer1BuchstabebgenanntenPersonenhilflosim
Sinnedes$33boderschwerbehindertist.

?ErwachseneinemSteuerpflichtigenwegenderUnterbrin-
gungin einemHeimoderzurdauerndenPflegeAufwen-
dungen, die Kosten für Dienstleistungen enthalten,die mit
deneneinerHilfeimHaushaltvergleichbarsind, so kön-
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nen sie bis zu den folgenden Höchstbeträgenvom
GesamtbetragderEinkünfteabgezogenwerden:
1. 1.200DeutscheMark,wennderSteuerpflichtigeoder

seinnichtdauerndgetrenntlebenderEhegatteineinem
Heimuntergebrachtist,ohnepflegebedürftigzusein,

2. 1800 DeutscheMark, wenn die Unterbringungzur
dauerndenPflegeerfolgt.

°DiejeweiligenHöchstbeträgederSätze1 und2 können
auchbei Ehegatten,beidenendieVoraussetzungendes
&26Abs. 1 vorliegen,insgesamtnureinmalabgezogen
werden,es seidenn,dieEhegattensindwegenPflegebe-
dürftigkeiteines der Ehegattenan einergemeinsamen
Haushaltsführunggehindert.
(4)'FürjedenvollenKalendermonat,in demdie inden

Absätzen1 bis 3 bezeichnetenVoraussetzungennicht
vorgelegenhaben,ermäßigensichdiedortbezeichneten
BeträgeumjeeinZwölftel.?EigeneEinkünfteundBezüge
derunterhaltenenPersonoderdes Kindes,die aufdiese
Kalendermonateentfallen,verminderndie nach Satz 1
ermäßigtenHöchstbeträgeund Freibeträgenicht. ®Als
AusbildungshilfebezogeneZuschüssemindernnur die
zeitanteiligenHöchstbeträgeund Freibeträgeder Kalen-
dermonate,fürdiedieZuschüssebestimmtsind.
(5)In den Fällendes Absatzes1 Satz 1 und der Ab-

sätze 2 und 3 kann wegender in diesenVorschriften
bezeichnetenAufwendungender Steuerpflichtigeeine
Steuerermäßigungnach$33nichtinAnspruchnehmen.

833b
Pauschbeträgefür Behinderte,

HinterbliebeneundPflegepersonen
(1) Wegen der außergewöhnlichenBelastungen,die

einemBehindertenunmittelbarinfolgeseinerBehinderung
erwachsen,kanneranstelleeinerSteuerermäßigungnach
$ 33einenPauschbetragnachAbsatz3 geltendmachen
(Behinderten-Pauschbetrag).
(2)DiePauschbeträgeerhalten

1. Behinderte,derenGrad der Behinderungauf minde-
stens50festgestelltist;

2. Behinderte,derenGradderBehinderungaufweniger
als50,abermindestensauf25festgestelltist,wenn
a) demBehindertenwegenseinerBehinderungnach

gesetzlichenVorschriftenRentenoderanderelau-
fendeBezügezustehen,undzwarauchdann,wenn
das Rechtaufdie BezügeruhtoderderAnspruch
aufdieBezügedurchZahlungeinesKapitalsabge-
fundenwordenist,oder

b) die Behinderungzu einerdauerndenEinbußeder
körperlichenBeweglichkeitgeführthat oder auf
einertypischenBerufskrankheitberuht.

(3)'DieHöhedesPauschbetragsrichtetsichnachdem
dauerndenGrad der Behinderung.?Als Pauschbeträge
werdengewährtbeieinemGradderBehinderung
von25und 30 600DeutscheMark,
von35und 40 840 Deutsche Mark,
von45und 50 1 110 Deutsche Mark,
von55und 60 1410DeutscheMark,
von65und 70 1 740 Deutsche Mark,
von 75und 80 2.070 Deutsche Mark,
von85 und 90 2 400 Deutsche Mark,
von 95 und 100 2 760 Deutsche Mark.

®FürBehinderte, die hilflos im Sinne des Absatzes 6 sind,
und für Blindeerhöhtsich der Pauschbetragauf 7 200
DeutscheMark.
(4)"Personen,denenlaufendeHinterbliebenenbezüge

bewilligtwordensind,erhaltenaufAntrageinenPausch-
betragvon720DeutscheMark(Hinterbliebenen-Pausch-
betrag),wenndieHinterbliebenenbezügegeleistetwer-
den
1. nach dem Bundesversorgungsgesetzoder einem

anderenGesetz,das dieVorschriftendes Bundesver-
sorgungsgesetzesüber Hinterbliebenenbezügefür
entsprechendanwendbarerklärt,oder

2. nachdenVorschriftenüberdie gesetzlicheUnfallver-
sicherungoder

3. nachden beamtenrechtlichenVorschriftenan Hinter-
bliebeneeinesandenFolgeneinesDienstunfallsver-
storbenenBeamtenoder

4. nach den Vorschriftendes Bundesentschädigungs-
gesetzes über die Entschädigungfür Schäden an
Leben,KörperoderGesundheit.

:Der Pauschbetragwird auch dann gewährt,wenndas
Recht auf die Bezüge ruht oder der Anspruchauf die
BezügedurchZahlungeinesKapitalsabgefundenworden
ist.
(5)"StehtderBehinderten-PauschbetragoderderHin-

terbliebenen-PauschbetrageinemKind zu, für das der
SteuerpflichtigeeinenKinderfreibetragoder Kindergeld
erhält,so wird der Pauschbetragauf Antrag auf den
Steuerpflichtigenübertragen,wennihndas Kind nichtin
Anspruchnimmt.?Erhaltenfürdas KindmehrereSteuer-
pflichtigeeinenKinderfreibetragoder Kindergeld,so gilt
für dieÜbertragungdes Pauschbetrags$ 33aAbs.2
Satz 5 bis 7 sinngemäß.Abweichendhiervonkannauf
gemeinsamenAntrageinesElternpaares,beidemdieVor-
aussetzungendes&26Abs. 1 Satz1 nichtvorliegen,bei
einerVeranlagungzur Einkommensteuerderzu übertra-
gendePauschbetragandersaufgeteiltwerden;indiesem
Fall kanneineSteuerermäßigungnach$ 33 wegender
Aufwendungen,für die der Behinderten-Pauschbetrag
gilt,nichtgewährtwerden.
(6) "Wegender außergewöhnlichenBelastungen,die

einemSteuerpflichtigendurch die Pflege einer Person
erwachsen,die nichtnurvorübergehendhilflosist, kann
er an Stelle einer Steuerermäßigungnach $ 33 einen
Pauschbetragvon1800DeutscheMarkimKalenderjahr
geltendmachen(Pflege-Pauschbetrag),wenn er dafür
keineEinnahmenerhält.?HilflosimSinnedesSatzes1 ist
einePerson,wennsiefüreineReihevonhäufigundregel-
mäßigwiederkehrendenVerrichtungenzurSicherungihrer
persönlichenExistenzimAblaufeinesjedenTagesfrem-
der Hilfe dauerndbedarf.®DieseVoraussetzungensind
aucherfüllt,wenndie Hilfe in FormeinerÜberwachung
odereinerAnleitungzu den inSatz2 genanntenVerrich-
tungenerforderlichistoderwenndieHilfezwarnichtdau-
erndgeleistetwerdenmuß,jedocheineständigeBereit-
schaftzurHilfeleistungerforderlichist.“Voraussetzungist,
daßderSteuerpflichtigediePflegeimInlandentwederin
seinerWohnungoder in der Wohnungdes Pflegebe-
dürftigenpersönlichdurchführt.°WirdeinPflegebedürfti-
gervonmehrerenSteuerpflichtigenimVeranlagungszeit-
raumgepflegt,wirdder PauschbetragnachderZahlder
Pflegepersonen,bei denen die Voraussetzungender
Sätze1bis4vorliegen,geteilt.



(7)DieBundesregierungwirdermächtigt,durchRechts-
verordnungmitZustimmungdesBundesrateszu bestim-
men,wienachzuweisenist,daßdieVoraussetzungenfür
dieInanspruchnahmederPauschbeträgevorliegen.

833c
Kinderbetreuungskosten

(1)‘Aufwendungenfür Dienstleistungenzur Betreuung
eines zum HaushalteinesAlleinstehendengehörenden
unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Kindes im
Sinnedes $ 32Abs. 1 oder6 Satz6, das zu Beginndes
Kalenderjahrsdas 16. Lebensjahrnoch nicht vollendet
hat,könnenals außergewöhnlicheBelastungenabgezo-
gen werden, wenn dieAufwendungen wegen
1. Erwerbstätigkeitoder
2. körperlicher,geistigeroder seelischerBehinderung

oder
3. Krankheit
des Steuerpflichtigenerwachsen,jedoch nur soweitsie
die zumutbareBelastungnach$ 33Abs. 3 übersteigen.
2m Fall des Satzes 1 Nr. 3 muß die Krankheit innerhalb
eines zusammenhängendenZeitraumsvon mindestens
drei Monatenbestandenhaben.?Satz2 gilt nicht,wenn
der Krankheitsfallunmittelbarim Anschlußan eine Er-
werbstätigkeiteintritt.*DieAufwendungenkönnen nur
berücksichtigtwerden,soweitsie den Umständennach
notwendigsind und einenangemessenenBetragnicht
übersteigen.°Aufwendungenfür Unterricht,die Vermitt-
lung besonderer Fähigkeiten, sportliche und andere Frei-
zeitbetätigungenwerdennichtberücksichtigt.
(2)"AlleinstehendsindUnverheiratetesowieVerheirate-

te, dievon ihremEhegattendauerndgetrenntleben.?Als
alleinstehendgeltenauch Verheiratete,deren Ehegatte
nichtunbeschränkteinkommensteuerpflichtigist.
(3) 'Der nachAbsatz 1 abzuziehendeBetragdarf bei

Alleinstehenden mit einem Kind (Absatz 1 Satz 1) 4 000
DeutscheMarkimKalenderjahrnichtübersteigen.®Dieser
BetragerhöhtsichfürjedesweitereKindum2 000Deut-
sche Mark.®FürjedenvollenKalendermonat,in demdie
Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vorgelegen haben,
ermäßigtsich der für das Kind in Betrachtkommende
Höchstbetragoder Erhöhungsbetragum ein Zwölftel.
“Gehörtedas Kind gleichzeitigzum Haushaltvon zwei
Alleinstehenden,so ist bei jedem von ihnender maß-
gebendeHöchstbetragoderErhöhungsbetragzur Hälfte
anzusetzen.
(4)'FürAufwendungenimSinnedesAbsatzes1wirdbei

AlleinstehendenmiteinemKind(Absatz1Satz 1)minde-
stenseinPauschbetragvon480DeutscheMarkimKalen-
derjahrabgezogen.?DerPauschbetragerhöhtsich für
jedes weitereKind um 480 DeutscheMark. ®Absatz3
Satz3und4giltentsprechend.
(5)BeiEhegatten,diebeideunbeschränkteinkommen-

steuerpflichtigsind und nicht dauerndgetrenntleben,
geltenAbsatz1,Absatz3 Satz1 bis3 undAbsatz4 ent-
sprechend, soweit die Aufwendungen wegen
1. körperlicher,geistigeroder seelischerBehinderung

oder
2. Krankheit
einesEhegattenerwachsen,wennder andereEhegatte
erwerbstätigoderebenfallskrankoderbehindertist.
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834
Außerordentliche Einkünfte

(1)'SindindemEinkommenaußerordentlicheEinkünfte
enthalten, so ist die darauf entfallende Einkommensteuer
nacheinemermäßigtenSteuersatzzu bemessen.?Dieser
beträgtfür denTeil der außerordentlichenEinkünfte,der
den Betragvon 30 MillionenDeutscheMarknichtüber-
steigt, die Hälfte des durchschnittlichen Steuersatzes, der
sich ergäbe, wenn die tarifliche Einkommensteuer nach
demgesamtenzu versteuerndenEinkommenzuzüglich
derdemProgressionsvorbehaltunterliegendenEinkünfte
zubemessenwäre.®Aufdasverbleibendezuversteuernde
EinkommenistvorbehaltlichdesAbsatzes3 dieEinkom-
mensteuertabelleanzuwenden.‘DieSätze1 bis 3 gelten
nicht,wennderSteuerpflichtigeaufdieaußerordentlichen
Einkünfteganzoderteilweise$6boder$6canwendet.
(2)Als außerordentlicheEinkünfteimSinnedesAbsat-

zes 1 kommen nur in Betracht
1. VeräußerungsgewinneimSinneder8814,14aAbs. 1,

8816,17und18Abs.3;
2. EntschädigungenimSinnedes$24.Nr.1;
3. NutzungsvergütungenundZinsenimSinnedes $&24

Nr.3, soweitsie füreinenZeitraumvonmehrals drei
Jahrennachgezahltwerden.
(3)Die Einkommensteuerauf Einkünfte,die dieVergü-

tung für eine mehrjährigeTätigkeit sind, beträgt das Drei-
fache des Unterschiedsbetragszwischender Einkom-
mensteuer für das um diese Einkünfte vermindertezu ver-
steuerndeEinkommen(verbleibendeszu versteuerndes
Einkommen) und der Einkommensteuer für das verblei-
bendezu versteuerndeEinkommenzuzüglicheinesDrit-
teilsdieserEinkünfte.

834a
(weggefallen)

834b
Steuersätze bei außerordentlichen
Einkünften aus Forstwirtschaft

(1)Wird ein Bestandsvergleichfür das stehendeHolz
nichtvorgenommen,so sinddie ermäßigtenSteuersätze
dieserVorschriftauf Einkünfteaus den folgendenHolz-
nutzungsartenanzuwenden:
1. AußerordentlicheHolznutzungen.?Dassind Nutzun-

gen,dieaußerhalbdes festgesetztenNutzungssatzes
(Absatz4 Nr.1)anfallen,wennsieauswirtschaftlichen
Gründenerfolgt sind. ®Beider Bemessungist die
außerordentlicheNutzungdes laufendenWirtschafts-
jahrsumdie in den letztendreiWirtschaftsjahrenein-
gespartenNutzungen(nachgeholteNutzungen)zu
kürzen.‘AußerordentlicheNutzungenundnachgeholte
Nutzungenliegennurinsoweitvor,alsdieumdieHolz-
nutzungeninfolgehöhererGewalt(Nummer2)vermin-
derteGesamtnutzungdenNutzungssatzübersteigt;

2. HolznutzungeninfolgehöhererGewalt(Kalamitätsnut-
zungen).?DassindNutzungen,diedurchEis-,Schnee-,
Windbruch oder Windwurf, Erdbeben, Bergrutsch,
Insektenfraß,Brand oder ein anderesNaturereignis,
das in seinen Folgen den angeführtenEreignissen
gleichkommt,verursachtwerden.*Zudiesenrechnen
nicht die Schäden,die in der Forstwirtschaftregel-
mäßigentstehen.
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(2)Bei der Ermittlungder Einkünfteaus deneinzelnen
Holznutzungsartensind
1. die persönlichenund sachlichenVerwaltungskosten,

Grundsteuerund Zwangsbeiträge,soweitsie zu den
festenBetriebsausgabengehören,beidenEinnahmen
aus ordentlichenHolznutzungenund Holznutzungen
infolgehöhererGewalt,die innerhalbdes Nutzungs-
satzes(Absatz4 Nr. 1) anfallen,zu berücksichtigen.
2Siesindentsprechendder Höheder Einnahmenaus
den bezeichnetenHolznutzungenauf diese zu ver-
teilen;

2. dieanderenBetriebsausgabenentsprechendderHöhe
derEinnahmenausallenHolznutzungsartenaufdiese
zuverteilen.
(3)DieEinkommensteuerbemißtsich

1. bei Einkünftenaus außerordentlichenHolznutzungen
im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 nach dem Steuersatz
des$34Abs. 1Satz1und2,deraufaußerordentliche
Einkünftebis zu 30 MillionenDeutscheMark anzu-
wendenist;

2. bei EinkünftenausnachgeholtenNutzungenimSinne
des Absatzes 1 Nr. 1 nach dem durchschnittlichen
Steuersatz,der sichbeiAnwendungder Einkommen-
steuertabelleauf das Einkommenohne Berücksich-
tigungder Einkünfteaus außerordentlichenHolznut-
zungen,nachgeholtenNutzungenundHolznutzungen
infolgehöhererGewaltergibt,mindestensjedochauf
10vomHundertder EinkünfteausnachgeholtenNut-
zungen;

3. bei Einkünftenaus Holznutzungeninfolge höherer
GewaltimSinnedesAbsatzes1Nr.2,
a) soweit sie imRahmendes Nutzungssatzes (Absatz4

Nr.1)anfallen,nachdemSteuersatzderNummer1,
b) soweit sie den Nutzungssatzübersteigen,nach

demhalbenSteuersatzderNummer1,
c) soweitsiedendoppeltenNutzungssatzübersteigen,

nacheinemVierteldesSteuersatzesderNummer1.
(4)DieSteuersätzedes Absatzes3 sindnurunterden

folgendenVoraussetzungenanzuwenden:
1. "Auf Grund eines amtlichanerkanntenBetriebsgut-

achtensoderdurcheinBetriebswerkmußperiodisch
für zehn Jahre ein Nutzungssatzfestgesetztsein.
:2Diesermuß den Nutzungenentsprechen,die unter
BerücksichtigungdervollenjährlichenErtragsfähigkeit
desWaldesinFestmeternnachhaltigerzielbarsind;

2. dieineinemWirtschaftsjahrerzieltenverschiedenenNut-
zungenmüssenmengenmäßignachgewiesenwerden;

3. SchädeninfolgehöhererGewaltmüssenunverzüglich
nachFeststellungdesSchadensfallsdemzuständigen
Finanzamtmitgeteiltwerden.

V. Steuerermäßigungen

1.Steuerermäßigung
bei ausländischen Einkünften

834c
(1)'Bei unbeschränktSteuerpflichtigen,diemitauslän-

dischen Einkünften in dem Staat, aus dem die Einkünfte
stammen,zu einerderdeutschenEinkommensteuerent-

sprechendenSteuerherangezogenwerden,istdiefestge-
setzteund gezahlteund keinemErmäßigungsanspruch
mehrunterliegendeausländischeSteueraufdiedeutsche
Einkommensteueranzurechnen,dieaufdieEinkünfteaus
diesemStaatentfällt.Die auf dieseausländischenEin-
künfteentfallendedeutscheEinkommensteuerist in der
Weisezuermitteln,daßdiesichbeiderVeranlagungdes
zu versteuerndenEinkommens- einschließlichder aus-
ländischenEinkünfte- nach den $$ 32a, 32b, 32c, 34
und34bergebendedeutscheEinkommensteuerimVer-
hältnisdieserausländischenEinkünftezur Summeder
Einkünfteaufgeteiltwird.®DieausländischenSteuernsind
nur insoweitanzurechnen,als sie auf die im Veranla-
gungszeitraumbezogenenEinkünfteentfallen.
(2)StattderAnrechnung{Absatz1)istdieausländische

Steuer auf Antrag bei der Ermittlung der Einkünfte abzu-
ziehen.
(3)Bei unbeschränktSteuerpflichtigen,bei deneneine

ausländischeSteuervomEinkommennachAbsatz1nicht
angerechnetwerdenkann,weildieSteuernichtderdeut-
schen Einkommensteuerentsprichtoder nicht in dem
Staaterhobenwird,ausdemdieEinkünftestammen,oder
weilkeineausländischenEinkünftevorliegen,ist diefest-
gesetzteundgezahlteundkeinemErmäßigungsanspruch
mehrunterliegendeausländischeSteuerbei der Ermitt-
lungder Einkünfteabzuziehen,soweitsie auf Einkünfte
entfällt,diederdeutschenEinkommensteuerunterliegen.
(4)"StattderAnrechnungoderdesAbzugseinerauslän-

dischenSteuer (Absätze1 bis 3) ist bei unbeschränkt
SteuerpflichtigenaufAntragdieaufausländischeEinkünfte
aus demBetriebvon Handelsschiffenim internationalen
VerkehrentfallendeEinkommensteuernachdemSteuer-
satzdes$ 34Abs. 1 Satz 1 und2 zu bemessen,derauf
außerordentlicheEinkünftebis zu 30 MillionenDeutsche
Mark anzuwendenist; sie beträgt jedoch höchstens
23,5vomHundert.?Handelsschiffewerdenim intematio-
nalenVerkehrbetrieben,wenneigeneoder gecharterte
Handelsschiffe,die im Wirtschaftsjahrüberwiegendin
eineminländischenSeeschiffsregistereingetragensind
unddieFlaggederBundesrepublikDeutschlandführen,in
diesemWirtschaftsjahrüberwiegendzurBeförderungvon
PersonenundGüternimVerkehrmitoderzwischenaus-
ländischenHäfen,innerhalbeinesausländischenHafens
oderzwischeneinemausländischenHafenundderfreien
Seeeingesetztwerden.*ZumBetriebvonHandelsschiffen
im internationalenVerkehrgehörenauchdie Vercharte-
rungvon Handelsschiffenfürdie in Satz2 bezeichneten
Zwecke,wenndie HandelsschiffevomVerchartereraus-
gerüstetwordensind,diemitdemBetriebundder Ver-
charterungvonHandelsschiffeninunmittelbaremZusam-
menhangstehendenNeben-undHilfsgeschäftesowiedie
Veräußerungvon im internationalenVerkehrbetriebenen
Handelsschiffen.“AlsausländischeEinkünfteimSinnedes
Satzes1gelten,wenneinGewerbebetriebausschließlich
den Betriebvon Handelsschiffenim internationalenVer-
kehrzumGegenstandhat,80vomHundertdesGewinns
diesesGewerbebetriebs.‘IstGegenstandeinesGewerbe-
betriebsnicht ausschließlichder Betriebvon Handels-
schiffeniminternationalenVerkehr,sogelten80vomHun-
dertdesTeilsdesGewinnsdesGewerbebetriebs,derauf
den Betriebvon Handelsschiffenim internationalenVer-
kehrentfällt,alsausländischeEinkünfteimSinnedesSat-
zes1;indiesemFallistVoraussetzungfürdieAnwendung
des Satzes 1, daß dieserTeil des Gewinnsgesondert
ermitteltwird.Die Sätze 1 und3 bis 5.sind sinngemäß



anzuwenden,wenneigeneoder gecharterteSchiffe,die
im Wirtschaftsjahr überwiegend in einem inländischen
Seeschiffsregistereingetragensind und die Flaggeder
BundesrepublikDeutschlandführen, in diesem Wirt-
schaftsjahrüberwiegendaußerhalbder deutschenHo-
heitsgewässerzurAufsuchungvonBodenschätzenoder
zurVermessungvonEnergielagerstättenunterdemMee-
resbodeneingesetztwerden.
(5)Die oberstenFinanzbehördender Länderoder die

von ihnen beauftragtenFinanzbehördenkönnen mit
Zustimmungdes Bundesministeriumsder Finanzendie
aufausländischeEinkünfteentfallendedeutscheEinkom-
mensteuerganz oder zum Teil erlassenoder in einem
Pauschbetragfestsetzen,wennes aus volkswirtschaft-
lichenGründenzweckmäßigistoderdieAnwendungdes
Absatzes1besondersschwierigist.
(6)‘DieAbsätze1 bis 3 sindvorbehaltlichder Sätze2

und3 nichtanzuwenden,wenndie Einkünfteaus einem
ausländischenStaat stammen,mitdemein Abkommen
zurVermeidungderDoppelbesteuerungbesteht.Soweit
ineinemAbkommenzurVermeidungderDoppelbesteue-
rungdieAnrechnungeinerausländischenSteueraufdie
deutscheEinkommensteuervorgesehenist,sindAbsatz1
Satz2und3undAbsatz2entsprechendaufdienachdem
AbkommenanzurechnendeausländischeSteuer anzu-
wenden;beinachdemAbkommenalsgezahltgeltenden
ausländischenSteuerbeträgenist die Anwendungvon
Absatz 2 ausgeschlossen. ’Wird bei Einkünftenaus
einemausländischenStaat,mitdemeinAbkommenzur
Vermeidungder Doppelbesteuerungbesteht,nach den
VorschriftendiesesAbkommensdie Doppelbesteuerung
nichtbeseitigtoderbeziehtsichdasAbkommennichtauf
eineSteuervomEinkommendiesesStaates,so sinddie
Absätze1und2entsprechendanzuwenden.
(7)DurchRechtsverordnungkönnenVorschriftenerlas-

sen werden über
1. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn die aus-

ländischenEinkünfteaus mehrerenfremdenStaaten
stammen,

2. den Nachweisüberdie Höheder festgesetztenund
gezahltenausländischenSteuern,

3. die Berücksichtigungausländischer Steuern, die
nachträglicherhobenoderzurückgezahltwerden.

834d
Ausländische Einkünfte

AusländischeEinkünfteimSinnedes834cAbs. 1bis5
sind
1. Einkünfteaus einer in einem ausländischenStaat

betriebenenLand-undForstwirtschaft(8813und14)
und Einkünfteder in den Nummern3, 4, 6, 7 und8
Buchstabec genanntenArt,soweitsiezudenEinkünf-
tenausLand-undForstwirtschaftgehören;

2. EinkünfteausGewerbebetrieb(8815und16),
a) diedurcheinein einemausländischenStaatbele-

geneBetriebsstätteoderdurcheinenineinemaus-
ländischenStaattätigenständigenVertretererzielt
werden,undEinkünftederindenNummern3, 4, 6,
7 und8 Buchstabec genanntenArt, soweitsie zu
denEinkünftenausGewerbebetriebgehören,

b) die aus Bürgschafts-und Avalprovisionenerzielt
werden,wennderSchuldnerWohnsitz,Geschäfts-
leitungoderSitz ineinemausländischenStaathat,
oder

c) die durch den Betriebeigeneroder gecharterter
Seeschiffeoder Luftfahrzeugeaus Beförderungen
‘zwischenausländischenodervonausländischenzu
inländischenHäfen erzieltwerden,einschließlich
derEinkünfteausanderenmitsolchenBeförderun-
gen zusammenhängenden,sich auf das Ausland
erstreckendenBeförderungsleistungen;

ausländischenStaat ausgeübtoder verwertetwird
oderwordenist,undEinkünftederindenNummern4,
6, 7 und8 Buchstabec genanntenArt, soweitsie zu
denEinkünftenausselbständigerArbeitgehören;

a) Wirtschaftsgütern,die zumAnlagevermögeneines
Betriebs gehören,wenn die Wirtschaftsgüterin
einemausländischenStaatbelegensind,

b) AnteilenanKapitalgesellschaften,wenndieGesell-
schaftGeschäftsleitungoderSitz ineinemauslän-
dischenStaathat;

einemausländischenStaatausgeübtoder, ohne im
Inlandausgeübtzu werdenoder wordenzu sein, in
einemausländischenStaatverwertetwirdoderworden
ist, undEinkünfte,dievonausländischenöffentlichen
Kassen mit Rücksicht auf ein gegenwärtigesoder
früheresDienstverhältnisgewährtwerden.?Einkünfte,
dievoninländischenöffentlichenKasseneinschließlich
derKassenderDeutschenBundesbahnundderDeut-
schenBundesbankmitRücksichtauf ein gegenwär-
tigesoder früheresDienstverhältnisgewährtwerden,
geitenauchdannals inländischeEinkünfte,wenndie
TätigkeitineinemausländischenStaatausgeübtwird
oderwordenist;

SchuldnerWohnsitz, Geschäftsleitungoder Sitz in
einem ausländischenStaat hat oder das Kapital-
vermögendurchausländischenGrundbesitzgesichert
ist;

soweitdas unbeweglicheVermögenoder die Sach-
inbegriffein einemausländischenStaatbelegenoder
dieRechtezurNutzungin einemausländischenStaat
überlassenwordensind;

a) derzurLeistungderwiederkehrendenBezügeVer-
pflichteteWohnsitz,Geschäftsleitungoder Sitz in
einemausländischenStaathat,

b) bei Spekulationsgeschäftendie veräußertenWirt-
schaftsgüterineinemausländischenStaatbelegen
sind,

c) bei Einkünftenaus Leistungeneinschließlichder
Einkünfteaus LeistungenimSinnedes$ 49Abs. 1
Nr. 9 der zurVergütungder LeistungVerpflichtete
Wohnsitz,GeschäftsleitungoderSitz ineinemaus-
ländischenStaathat.
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2.SteuerermäßigungbeiEinkünften
ausLand-undForstwirtschaft

$34e
(1)'Die tariflicheEinkommensteuerermäßigtsich vor-

behalftlichdesAbsatzes2 umdie Einkommensteuer,die
auf den Gewinndes Veranlagungszeitraumsaus einem
land-undforstwirtschaftlichenBetriebentfällt,höchstens
jedochum2 000DeutscheMark,wennderGewinndes
im VeranlagungszeitraumbeginnendenWirtschaftsjahrs
wedergeschätztnochnach$ 13aermitteltwordenistund
den Betragvon 50000DeutscheMarknichtübersteigt.
?BeträgtderGewinnmehrals 50000DeutscheMark,so
vermindertsich der Höchstbetragfür die Steuerermäßi-
gung um 20 vom Hundertdes Betrags,um den der
GewinndenBetragvon50000DeutscheMarkübersteigt.
®Sindan einemsolchen land- und forstwirtschaftlichen
Betrieb mehrereSteuerpflichtigebeteiligt,so ist der
HöchstbetragfürdieSteuerermäßigungaufdieBeteiligten
nachihremBeteiligungsverhältnisaufzuteilen.‘DieAnteile
der Beteiligtenan dem Höchstbetragfür die Steuer-
ermäßigungsindgesondertfestzustellen($179Abgaben-
ordnung).
(2)'DieSteuerermäßigungdarf beimSteuerpflichtigen

nichtmehrals insgesamt2 000DeutscheMarkbetragen.
:Die auf den Gewinndes Veranlagungszeitraumsnach
Absatz1Satz1entfallendeEinkommensteuerbemißtsich
nach dem durchschnittlichenSteuersatzder tariflichen
Einkommensteuer;dabei ist dieserGewinnumden Teil
des Freibetragsnach$ 13Abs.3 zukürzen,derdemVer-
hältnis des Gewinns zu den Einkünften des Steuerpflichti-
genausLand-undForstwirtschaftvorAbzugdes Freibe-
tragsentspricht.‘WerdenEhegattennachden$8$26,26b
zusammen veranlagt, wird die Steuerermäßigung jedem
der Ehegattengewährt,soweitsie InhaberoderMitinha-
berverschiedenerland-undforstwirtschaftlicherBetriebe
imSinnedesAbsatzes1Satz1sind.

2a.SteuerermäßigungfürSteuerpflichtige
mitKindernbeiInanspruchnahmeerhöhter

AbsetzungenfürWohngebäudeoderderSteuer-
begünstigungenfüreigengenutztesWohneigentum

834f
(1) 'Bei Steuerpflichtigen,die erhöhteAbsetzungen

nach$ 7b odernach$ 15des Berlinförderungsgesetzes
inAnspruchnehmen,ermäßigtsichdietariflicheEinkom-
mensteuer,vermindertum die sonstigenSteuerermäßi-
gungenmitAusnahmeder8834gund35,aufAntragumje
600DeutscheMarkfürdaszweiteundjedesweitereKind
des SteuerpflichtigenoderseinesEhegatten.”Vorausset-
zungist,
1. daßder Steuerpflichtigedas Objekt,beieinemZwei-

familienhausmindestenseineWohnung,zu eigenen
Wohnzweckennutztoder wegendes Wechselsdes
Arbeitsortesnicht zu eigenenWohnzweckennutzen
kannund

2. daßessicheinschließlichdeserstenKindesumKinder
imSinnedes$ 32Abs. 1 bis 5 oder6 Satz6 handelt,
diezumHaushaltdes Steuerpflichtigengehörenoder
in dem für die erhöhtenAbsetzungenmaßgebenden
Begünstigungszeitraumgehört haben, wenn diese
ZugehörigkeitaufDauerangelegtistoderwar.

(2)'Bei Steuerpflichtigen,die die Steuerbegünstigung
nach $ 10eAbs. 1 bis 5 oder nach $ 15b des Berlinförde-
rungsgesetzesin Anspruchnehmen,ermäßigtsich die
tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen
SteuerermäßigungenmitAusnahmeder 88 34g und35,
auf Antrag um je 1 000 Deutsche Mark für jedes Kind des
SteuerpflichtigenoderseinesEhegattenimSinnedes$32
Abs. 1 bis 5 oder 6 Satz 6. ®Voraussetzungist, daß das
Kind zumHaushaltdes Steuerpflichtigengehörtoder in
demfürdieSteuerbegünstigungmaßgebendenZeitraum
gehörthat,wenndieseZugehörigkeitaufDauerangelegt
istoderwar.
(3)‘Bei Steuerpflichtigen,die die Steuerbegünstigung

nach & 10e Abs. 1, 2, 4 und 5 in Anspruch nehmen,
ermäßigtsichdietariflicheEinkommensteuer,vermindert
umdiesonstigenSteuerermäßigungenmitAusnahmedes
835,aufAntragumje 1000DeutscheMarkfür jedesKind
desSteuerpflichtigenoderseinesEhegattenimSinnedes
&32Abs. 1 bis 5 oder6 Satz6. Voraussetzungist,daß
das KindzumHaushaltdesSteuerpflichtigengehörtoder
in dem für die SteuerbegünstigungmaßgebendenZeit-
raumgehörthat, wenn diese Zugehörigkeitauf Dauer
angelegtistoderwar.Soweit sichderBetragderSteuer-
ermäßigungnachSatz 1 bei der Ermittlungder festzu-
setzendenEinkommensteuernichtsteuerentlastendaus-
wirkt,istervondertariflichenEinkommensteuerderzwei
vorangegangenenVeranlagungszeiträumeabzuziehen.
*Steuerermäßigungen,dienachdenSätzen1 und3 nicht
berücksichtigtwerdenkönnen,könnenbiszumEndedes
Abzugszeitraumsim Sinne des $ 10e und in den zwei
folgendenVeranlagungszeiträumenabgezogenwerden.
Sistfür einenVeranlagungszeitraumbereitsein Steuer-
bescheiderlassenworden,so ist er insoweitzu ändern,
als die Steuerermäßigungnachden Sätzen3 und 4 zu
gewährenoderzu berichtigenist;die Verjährungsfristen
endeninsoweitnicht,bevordie Verjährungsfristfür den
Veranlagungszeitraumabgelaufenist,fürdendie Steuer-
ermäßigungnachSatz1beantragtwordenist.
(4) 'Die Steuerermäßigungennach den Absätzen 2

oder 3 kannder Steuerpflichtigeinsgesamtnur bis zur
HöhederBemessungsgrundlagederAbzugsbeträgenach
$ 10eAbs. 1 oder 2 in Anspruchnehmen.?DieSteuer-
ermäßigungnachdenAbsätzen1,2 und3Satz1kannder
Steuerpflichtigeim Kalenderjahrnur für ein Objekt in
Anspruchnehmen.

2b.SteuerermäßigungbeiMitgliedsbeiträgen
undSpendenanpolitischeParteien

undanunabhängigeWählervereinigungen

834g
‘Die tariflicheEinkommensteuer,vermindertum die

sonstigenSteuerermäßigungenmitAusnahmedes $ 34f
Abs.3 und$35,ermäßigtsichbeiMitgliedsbeiträgenund
Spendenan
1. politischeParteienimSinnedes82desParteiengeset-

zesund
2. Vereineohne Parteicharakter,wenn

a) der Zweck des Vereins ausschließlich darauf ge-
richtetist, durchTeilnahmemiteigenenWahlvor-
schlägenan Wahlenauf Bundes-, Landes- oder
KommunalebenebeiderpolitischenWillensbildung
mitzuwirken,und



b) derVereinaufBundes-,Landes-oderKommunal-
ebenebeiderjeweilsletztenWahlwenigstensein
MandaterrungenoderderzuständigenWahlbehör-
deoderdemzuständigenWahlorganangezeigthat,
daß er mit eigenen Wahlvorschlägen auf Bundes-,
Landes-oderKommunalebeneanderjeweilsnäch-
stenWahlteilnehmenwill.

?NimmtderVereinanderjeweilsnächstenWahlnicht
teil,wirddieErmäßigungnurfürdiebiszumWahltagan
ihn geleistetenBeiträgeund Spendengewährt.°Die
Ermäßigungfür BeiträgeundSpendenan denVerein
wird erst wiedergewährt,wenner sich mit eigenen
Wahlvorschlägenan einerWahlbeteiligthat.‘Die Er-
mäßigungwird in diesemFalle nur für Beiträgeund
Spenden gewährt, die nach Beginn des Jahres, in dem
dieWahlstattfindet,geleistetwerden.

?DieErmäßigungbeträgt50vomHundertderAusgaben,
höchstens jeweils 1 500 Deutsche Mark für Ausgaben
nachdenNummern1 und2, imFallederZusammenver-
anlagungvon Ehegattenhöchstensjeweils3 000 Deut-
scheMark.°’810bAbs.3und4giltentsprechend.

3.Steuerermäßigung
beiBelastungmitErbschaftsteuer

835
'Sind bei der Ermittlungdes EinkommensEinkünfte

berücksichtigtworden,dieimVeranlagungszeitraumoder
indenvorangegangenenvierVeranlagungszeiträumenals
ErwerbvonTodeswegenderErbschaftsteuerunterlegen
haben,so wirdaufAntragdieumsonstigeSteuerermäßi-
gungen gekürzte tarifliicheEinkommensteuer,die auf
dieseEinkünfteanteiligentfällt,umdeninSatz2bestimm-
tenHundertsatzermäßigt.?DerHundertsatzbemißtsich
nachdemVerhältnis,in demdie festgesetzteErbschaft-
steuerzu dem Betragsteht,der sich ergibt,wenndem
erbschaftsteuerpflichtigenErwerb(810Abs. 1Erbschaft-
steuergesetz)dieFreibeträgenachden8816und17und
dersteuerfreieBetragnach$5desErbschaftsteuergeset-
zes hinzugerechnetwerden.’Die Sätze 1 und 2 gelten
nicht, soweit Erbschaftsteuernach $ 10 Abs. 1 Nr. 1a
abgezogen wird.

VI. Steuererhebung

1.ErhebungderEinkommensteuer

836
EntstehungundTilgungderEinkommensteuer

(1) Die Einkommensteuerentsteht,soweit in diesem
Gesetznichtsanderesbestimmtist,mitAblaufdesVer-
anlagungszeitraums.
(2)"Wurdedas Einkommenin den Fällendes $ 31 um

denKinderfreibetragvermindert,sowirdimentsprechen-
den Umfangdas gezahlteKindergeldder Einkommen-
steuerhinzugerechnet;$&11Abs. 1 findetinsoweitkeine
Anwendung.?Aufdie Einkommensteuerwerdenange-
rechnet:
1. die für den VeranlagungszeitraumentrichtetenEin-

kommensteuer-Vorauszahlungen(837);
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2. die durch SteuerabzugerhobeneEinkommensteuer,
soweitsie auf die bei der VeranlagungerfaßtenEin-
künfteoder auf die nach $ 8b Abs. 1 des Körper-
schaftsteuergesetzesbei der Ermittlungdes Einkom-
mens außerAnsatz bleibendenBezügeentfälltund
nichtdieErstattungbeantragtoderdurchgeführtwor-
denist.?DiedurchSteuerabzugerhobeneEinkommen-
steuerwirdnichtangerechnet,wenndiein$45aAbs.2
oder 3 bezeichneteBescheinigungnicht vorgelegt
wordenist;

3. die Körperschaftsteuereiner unbeschränktkörper-
schaftsteuerpflichtigenKörperschaftoder Personen-
vereinigungin Höhevon %der Einnahmenim Sinne
des $ 20Abs. 1 Nr. 1 oder2, soweitdiesenichtaus
Ausschüttungenstammen,für die Eigenkapitalim
Sinnedes $ 30Abs. 2 Nr. 1 des Körperschaftsteuer-
gesetzesals verwendetgilt.?Dasgleichegiltbei Ein-
nahmenimSinnedes $ 20Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buch-
stabea,dieausdererstmaligenVeräußerungvonDivi-
dendenscheinenoder sonstigenAnsprüchendurch
denAnteilseignererzieltwordensind;indiesenFällen
beträgtdie anrechenbareKörperschaftsteuerhöch-
stens % des Betrags,der auf die veräußertenAn-
sprücheausgeschüttetwird.®DieAnrechnungerfolgt
unabhängigvon der Entrichtungder Körperschaft-
steuer. ‘Die Körperschaftsteuer wird nicht angerech-
net:
a) indenFällendes$36a;
b) wenndie in den $$ 44, 45 oder 46 des Körper-

schaftsteuergesetzesbezeichneteBescheinigung
nichtvorgelegtwordenist;

c) wenndieVergütungnachden8836b,36coder36d
beantragt oder durchgeführt worden ist;

d) wennbeiEinnahmenausderVeräußerungvonDivi-
dendenscheinenodersonstigenAnsprüchendurch
denAnteilseignerdie veräußertenAnsprücheerst
nach Ablauf des Kalenderjahrs fällig werden, das
aufdenVeranlagungszeitraumfolgt;

e) wenndie EinnahmennacheinemAbkommenzur
VermeidungderDoppelbesteuerungin demande-
renVertragsstaatbesteuertwerdenkönnen;

f} wenndie Einnahmenoder die anrechenbareKör-
perschaftsteuerbei der Veranlagungnicht erfaßt
werden;

g) wennsie auf Einnahmenaus Kapitalvermögenim
Sinnedes8 20Abs. 1 Nr. 1 oder2 entfällt,soweit
diesenichtzurFestsetzungeinerEinkommensteuer
führen,weil ihnendamitzusammenhängendeab-
ziehbareAufwendungenmitAusnahmemarktübli-
cher Kreditkostengegenüberstehen,die bei dem
EmpfängernichtderdeutschenBesteuerungunter-
liegen.

(3)‘DieSteuerbeträgenachAbsatz2 Nr. 2 und3 sind
jeweilsauf volleDeutscheMark aufzurunden.?Beiden
durch SteuerabzugerhobenenSteuern ist jeweils die
Summeder BeträgeeinereinzelnenAbzugsteueraufzu-
runden.
(4)‘WennsichnachderAbrechnungeinÜberschuß

zuungunstendesSteuerpflichtigenergibt,hatderSteuer-
pflichtige(Steuerschuldner)diesenBetrag,soweiter den
fällig gewordenen,aber nicht entrichtetenEinkommen-
steuer-Vorauszahlungenentspricht,sofort, im übrigen
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innerhalbeinesMonatsnach Bekanntgabedes Steuer-
bescheids zu entrichten (Abschlußzahlung). ?Wenn sich
nach der Abrechnungein Überschuß zugunstendes
Steuerpflichtigenergibt,wird dieserdem Steuerpflichti-
gennachBekanntgabedesSteuerbescheidsausgezahlt.
®BeiEhegatten, die nach den $$ 26, 26b zusammen zur
Einkommensteuerveranlagtwordensind,wirktdieAus-
zahlunganeinenEhegattenauchfürundgegendenande-
renEhegatten.

836a
AusschlußderAnrechnung

vonKörperschaftsteuerinSonderfällen
(1)'DieAnrechnungvonKörperschaftsteuernach$ 36

Abs. 2 Nr. 3 isteinemAnteilseignermitbeherrschendem
Einflußauf die ausschüttendeKörperschaftoder Perso-
nenvereinigungzu versagenoderbei ihmrückgängigzu
machen, soweit die anzurechnende Körperschaftsteuer
nichtdurchdie ihrentsprechendegezahlteKörperschaft-
steuergedecktist und nach Beginnder Vollstreckung
wegen dieser rückständigenKörperschaftsteueranzu-
nehmenist,daßdievollständigeEinziehungkeinenErfolg
habenwird.?Dasgleichegiltfüreinenwesentlichbeteilig-
tenAnteilseigner ohne beherrschenden Einfluß.
(2) 'Absatz 1 ist nur anzuwenden,wenn der beherr-

schende Einfluß oder die wesentlicheBeteiligungzu
einem Zeitpunkt innerhalb der letzten drei Jahre vor dem
Jahr derAusschüttungbestandenhat.?EinAnteilseigner
giltalswesentlichbeteiligtimSinnedesAbsatzes1,wenn
erzumehrals25vomHundertunmittelbarodermittelbar
beteiligtwar.
(3)WirddieAnrechnungrückgängiggemacht,so istder

Steuerbescheidzuändern.
(4) Soweit die Körperschaftsteuer nachträglich gezahlt

wird, ist bei dem Anteilseigner die Anrechnung durchzu-
führenundderSteuerbescheidzuändern.

836b
Vergütung von Körperschaftsteuer

(1)'EinemAnteilseigner,der EinnahmenimSinnedes
&20 Abs. 1 Nr. 1 oder2 beziehtund imZeitpunktihres
Zufließensunbeschränkteinkommensteuerpflichtigist,
wirddieanrechenbareKörperschaftsteueraufAntragver-
gütet,wennanzunehmenist,daßfürihneineVeranlagung
zur Einkommensteuernichtin Betrachtkommtoder ein
FreistellungsauftragimSinnedes$44aAbs.2Satz1oder
eineBescheinigungimSinnedes $ 44aAbs. 5 vorliegt.
:8 36 Abs. 2 Nr. 3 Satz 1, 3 und 4 Buchstabea und e
istentsprechendanzuwenden.°DiefürdieHöhederVer-
gütungerforderlichenAngabensind durchdie Beschei-
nigungeines inländischenKreditinstitutsim Sinne des
844Abs. 1Satz3 oderdes$45desKörperschaftsteuer-
gesetzes nachzuweisen.
(2)'DerAnteilseignerhatdurcheineBescheinigungdes

für ihn zuständigenWohnsitzfinanzamtsnachzuweisen,
daß er unbeschränkteinkommensteuerpflichtigist und
daß für ihn eine Veranlagungzur Einkommensteuer
voraussichtlichnichtin Betrachtkommt.?DieBescheini-
gung ist unterdem Vorbehalt des Widerrufs auszustellen.
ihre GeltungsdauerdarfhöchstensdreiJahre betragen;
sie mußam SchlußeinesKalenderjahrsenden.*Fordert
dasFinanzamtdieBescheinigungzurückodererkenntder
Anteilseigner,daßdieVoraussetzungenfür ihreErteilung

weggefallen sind, so hatder Anteilseigner dem Finanzamt
dieBescheinigungzurückzugeben.
(3)'FürdieVergütungist das Bundesamtfür Finanzen

zuständig.?DerAntragistnachamtlichvorgeschriebenem
Musterzustellenundzuunterschreiben.
(4)"DieAntragsfristendetam31.DezemberdesJahres,

dasdemKalenderjahrfolgt,indemdie Einnahmenzuge-
flossensind.?DieFristkannnichtverlängertwerden.
(5)DieVergütungistausgeschlossen,

1. wenndieVergütungnach$36dbeantragtoderdurch-
geführtwordenist,

2. wenn die vorgeschriebenenBescheinigungennicht
vorgelegtoderdurcheinenHinweisnach$ 45Abs. 2
des Körperschaftsteuergesetzes gekennzeichnet wor-
densind.

836c
VergütungvonKörperschaftsteuer
aufGrundvonSammelanträgen

(1)‘WirdindenFällendes$ 36bAbs. 1derAntragauf
VergütungvonKörperschaftsteuerinVertretungdes An-
teilseignersdurchein inländischesKreditinstitutgestellt,
so kannvonderÜbersendungderin$ 36bAbs. 2 dieses
Gesetzesundin$ 44Abs. 1Satz3 oderin$ 45desKör-
perschaftsteuergesetzesbezeichnetenBescheinigungen
abgesehen werden, wenn das Kreditinstitutversichert,
1. daß eine Bescheinigungim Sinne des $ 44 Abs. 1

Satz3 oderdes$ 45des Körperschaftsteuergesetzes
nichtausgestelltoderalsungültiggekennzeichnetoder
nachdenAngabendes Anteilseignersabhandenge-
kommen oder vernichtet ist,

2. daß die Aktie im Zeitpunktdes Zufließensder Ein-
nahmenin einemauf den Namendes Anteilseigners
lautendenWertpapierdepotbeidemKreditinstitutver-
zeichnet war,

3. daßihmeineBescheinigungimSinnedes$36bAbs.2
odereinFreistellungsauftragimSinnedes$44aAbs.2
Satz 1 oder eineBescheinigungimSinnedes $ 44a
Abs.5vorliegtund

4. daßdieAngabenindemAntragwahrheitsgemäßnach
bestemWissenundGewissengemachtwordensind.

2ÜberAnträge,indenendas Kreditinstitutversichert,daß
dieBescheinigungalsungültiggekennzeichnetodernach
den Angabendes Anteilseignersabhandengekommen
oder vernichtet ist, hat es Aufzeichnungen zu führen.®Das
Recht der Finanzbehörden zur Ermittlung des Sachver-
haltsbleibtunberührt.
(2)"Absatz1giltentsprechendfürAnträge,die

1. eineKapitalgesellschaftinVertretungihrerArbeitneh-
mer stellt, soweit es sich um Einnahmen aus Anteilen
handelt,diedenArbeitnehmernvonderKapitalgesell-
schaft überlassen worden sind und von ihr oder einem
inländischen Kreditinstitutverwahrtwerden;

2. dervoneinerKapitalgesellschaftbestellteTreuhänder
in Vertretungder ArbeitnehmerdieserKapitalgesell-
schaft stellt, soweit es sich um Einnahmenaus Anteilen
handelt, die den Arbeitnehmern von der Kapitalgesell-
schaft überlassen worden sind und von dem Treuhän-
der oder einem inländischen Kreditinstitut verwahrt
werden;



3. eineErwerbs-oderWirtschaftsgenossenschaftinVer-
tretungihrerMitgliederstellt,soweites sich um Ein-
nahmenausAnteilenan dieserGenossenschafthan-
delt.

:Den Arbeitnehmernim Sinne der Nummern1 und 2
stehenArbeitnehmereines mit der Kapitalgesellschaft
verbundenen Unternehmens ($ 15 Aktiengesetz) sowie
frühereArbeitnehmerder Kapitalgesellschaftoder eines
mit ihrverbundenenUnternehmensgleich.®?Denvonder
KapitalgesellschaftüberlassenenAnteilenstehenAktien
gleich,die denArbeitnehmernbeieinerKapitalerhöhung
aufGrund ihresBezugsrechtsaus den von der Kapital-
gesellschaftüberlassenenAktienzugeteiltwordensind
oder die den Arbeitnehmernauf Grund einer Kapital-
erhöhungausGesellschaftsmittelngehören.
(3) "Erkennt der Vertreter des Anteilseigners vor Ablauf

der Festsetzungsfristim Sinneder $8$169 bis 171der
Abgabenordnung,daßdieVergütungganzoderteilweise
zu Unrechtfestgesetztwordenist, so hat er dies dem
BundesamtfürFinanzenanzuzeigen.?DasBundesamtfür
FinanzenhatdiezuUnrechtgezahlteVergütungvondem
Anteilseignerzurückzufordern,für den sie festgesetzt
wordenist.?DerVertreterdesAnteilseignershaftetfürdie
zurückzuzahlendeVergütung.
(4)'8 36b Abs. 1bis 4 und 5 Nr. 1gilt entsprechend. ?Die

Antragsfristgilt als gewahrt,wennder Anteilseignerdie
beantragendeStellebis zu demin$ 36bAbs. 4 bezeich-
neten Zeitpunkt schriftlich mit der Antragstellung beauf-
tragthat.
(5)DieVollmacht,denAntragaufVergütungvonKörper-

schaftsteuerzu stellen,ermächtigtzum Empfangder
Steuervergütung.

836d
Vergütung

vonKörperschaftsteuerinSonderfällen
(1)'IndenFällendes$36cAbs.2wirddieanrechenbare

Körperschaftsteueran den dort bezeichnetenVertreter
unabhängigdavonvergütet,ob fürdenAnteilseignereine
Veranlagungin Betrachtkommtund ob eineBescheini-
gungimSinnedes$ 36bAbs.2 vorgelegtwird,wennder
Vertretersich in einemSammelantragbereiterklärthat,
den Vergütungsbetrag für den Anteilseigner entgegenzu-
nehmen.?DieVergütungnachSatz 1wirdnurfürAnteils-
eignergewährt,derenBezügeimSinnedes $ 20Abs. 1
Nr. 1 und 2 im Wirtschaftsjahr 100 Deutsche Mark nicht
überstiegen haben.
(2)‘WerdenindenFällendes$ 36cAbs. 2 Satz 1Nr. 1

oder2 dieAnteilevoneineminländischenKreditinstitutin
einemWertpapierdepotverwahrt,dasaufdenNamendes
Anteilseignerslautet,setztdieVergütungnachAbsatz 1
zusätzlich voraus:
1. Das Kreditinstituthat die Überlassungder Anteile

durch die Kapitalgesellschaftan den Anteilseigner
kenntlich gemacht;

2. eshandeltsichnichtumAktien,diedenArbeitnehmern
bei einer Kapitalerhöhungauf Grund ihres Bezugs-
rechtsausdenvonderKapitalgesellschaftüberlasse-
nen Aktien zugeteilt worden sind oder die den
Arbeitnehmernauf GrundeinerKapitalerhöhungaus
Gesellschaftsmitteln gehören;
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3. derAnteilseignerhatdemKreditinstitutfür dasWert-
papierdepoteineBescheinigungimSinnedes $ 36b
Abs.2nichtvorgelegtund

4. dieKapitalgesellschaftversichert,
a) daßdieBezügeausdenvonihrinsgesamtüberlas-

senenAnteilenbei keinemder Anteilseignerden
Betragvon100DeutscheMarküberstiegenhaben
könnenund

b) daß das Kreditinstitut schriftlich erklärt hat, daß die
in den Nummem 1 bis 3 bezeichneten Vorausset-
zungenerfülltsind.

2lstdie inNummer4 Buchstabeb bezeichneteErklärung
desKreditinstitutsunrichtig,haftetesfürdieaufGrundder
ErklärungzuUnrechtgewährtenSteuervorteile.
(3) 'Das Finanzamtkann einer unbeschränktsteuer-

pflichtigenKörperschaftauchinanderenalsden in$ 36c
„Abs. 2 bezeichnetenFällengestatten,in Vertretungihrer
unbeschränktsteuerpflichtigenAnteilseignereinenSam-
melantragauf Vergütung von Körperschaftsteuerzu
stellen,
1. wenndieZahlderAnteilseigner,für die der Sammel-

antraggestelltwerdensoll,besondersgroßist,
2. wenndieKörperschaftdenGewinnohneEinschaltung

einesKreditinstitutsan die Anteilseignerausschüttet
und

3. wennimübrigendieVoraussetzungendesAbsatzes1
erfülltsind.

2Indiesen Fällen ist nicht erforderlich, daß die Anteile von
einerder in$ 36c bezeichneten Stellen verwahrt werden.
(4)'FürdieVergütungistdasFinanzamtzuständig,dem

dieBesteuerungdes EinkommensdesVertretersobliegt.
:DasFinanzamtkanndieVergütunganAuflagenbinden,
die die steuerlicheErfassungder Kapitalerträgesichern
sollen.im übrigenist$36csinngemäßanzuwenden.

836e
Vergütung

des Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrags
an beschränkt Einkommensteuerpflichtige

FürdieVergütungdes Körperschaftsteuer-Erhöhungs-
betrags an beschränkt Einkommensteuerpflichtige gilt
852desKörperschaftsteuergesetzessinngemäß.

837
Einkommensteuer-Vorauszahlung

(1) 'Der Steuerpflichtigehat am 10. März, 10. Juni,
10. Septemberund 10. DezemberVorauszahlungenauf
die Einkommensteuer zu entrichten, die er für den laufen-
denVeranlagungszeitraumvoraussichtlichschuldenwird.
2Die Einkommensteuer-Vorauszahlungentsteht jeweils
mitBeginndes Kalendervierteljahrs,in demdie Voraus-
zahlungen zu entrichtensind, oder, wenn die Steuerpflicht
erstimLaufedesKalendervierteljahrsbegründetwird,mit
BegründungderSteuerpflicht.
(2)'DieOberfinanzdirektionenkönnenfürSteuerpflich-

tige,dieüberwiegendEinkünfteausLand-undForstwirt-
schafterzielen,von Absatz 1 Satz 1 abweichendeVor-
auszahlungszeitpunktebestimmen.?Dasgleichegilt für
Steuerpflichtige,die überwiegendEinkünfteoder Ein-



kunftsteileaus nichtselbständigerArbeiterzielen,dieder
Lohnsteuernichtunterliegen.

(3) "Das Finanzamt setzt die Vorauszahlungen durch
Vorauszahlungsbescheidfest.?DieVorauszahlungenbe-
messensich grundsätzlichnachder Einkommensteuer,
die sichnachAnrechnungderSteuerabzugsbeträgeund
der Körperschaftsteuer ($ 36 Abs. 2 Nr. 2 und 3) bei der
letztenVeranlagungergebenhat.’DasFinanzamtkannbis
zumAblaufdesaufdenVeranlagungszeitraumfolgenden
15. Kalendermonatsdie Vorauszahlungenan die Ein-
kommensteueranpassen,diesichfürdenVeranlagungs-
zeitraumvoraussichtlichergebenwird; dieserZeitraum
verlängertsich auf 21 Monate,wenndie Einkünfteaus
Land- und Forstwirtschaftbei der erstmaligenSteuer-
festsetzungdie anderenEinkünftevoraussichtlichüber-
wiegenwerden.‘Bei der Anwendungder Sätze2 und3
bleibenAufwendungenimSinnedes$ 10Abs. 1Nr.1,1a,
4 bis 9, der $$ 10b,33 und 33c sowiedie abziehbaren
Beträgenach$33a,wenndieAufwendungenundabzieh-"
baren Beträge insgesamt1200 DeutscheMark nicht
übersteigen,außerAnsatz.°AußerAnsatzbleibenbis zur
AnschaffungoderFertigstellungderObjekteimSinnedes
&10eAbs. 1und2und$ 10hauchdieAufwendungen,die
nach$ 10eAbs.6 und$ 10hSatz3wieSonderausgaben
abgezogenwerden;EntsprechendesgiltauchfürAufwen-
dungen,dienach$ 10ifürnachdemEigenheimzulagen-
gesetz begünstigteObjekte wie Sonderausgaben abgezo-
genwerden.*NegativeEinkünfteausderVermietungoder
VerpachtungeinesGebäudesimSinnedes $ 21 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1werdenbeider FestsetzungderVorauszah-
lungennurfürKalenderjahreberücksichtigt,dienachder
AnschaffungoderFertigstellungdiesesGebäudesbegin-
nen."WirdeinGebäudevordemKalenderjahrseinerFer-
tigstellungangeschafft,trittandieStellederAnschaffung
dieFertigstellung.°Satz6 giltnichtfürnegativeEinkünfte
aus der VermietungoderVerpachtungeinesGebäudes,
fürdas erhöhteAbsetzungennachden$$ 14a,14coder
14ddes BerlinförderungsgesetzesoderSonderabschrei-
bungennach$ 4 des FördergebietsgesetzesinAnspruch
genommenwerden.°Satz6giltfürnegativeEinkünfteaus
der Vermietung oder Verpachtung eines anderen Ver-
mögensgegenstandesim Sinnedes $ 21 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bis 3 entsprechendmitder Maßgabe,daß an die
StellederAnschaffungoderFertigstellungdieAufnahme
der Nutzungdurch den Steuerpflichtigentritt. "In den
Fällendes $ 31, in denendie gebotenesteuerlicheFrei-
stellungeinesEinkommensbetragsinHöhedesExistenz-
minimumseines Kindes durch das Kindergeldnicht in
vollemUmfangbewirktwird,bleibenbeiderAnwendung
derSätze2und3Kinderfreibeträgeundzuverrechnendes
KindergeldaußerAnsatz.

(4)'Bei einernachträglichenErhöhungderVorauszah-
lungenistdieletzteVorauszahlungfürdenVeranlagungs-
zeitraumanzupassen.?DerErhöhungsbetragist innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabedes Vorauszahlungs-
bescheidszuentrichten.

(5)"Vorauszahlungensind nur festzusetzen,wennsie
mindestens400DeutscheMarkimKalenderjahrundmin-
destens100DeutscheMarkfüreinenVorauszahlungszeit-
punktbetragen.?FestgesetzteVorauszahlungensindnur
zu erhöhen,wennsich der ErhöhungsbetragimFalldes
Absatzes3Satz2bis4füreinenVorauszahlungszeitpunkt
auf mindestens100DeutscheMark, im Fall des Absat-
zes4aufmindestens5000DeutscheMarkbeläuft.

837a
Pauschalierungder

Einkommensteuer durch Dritte
(1)"DasFinanzamtkannaufAntragzulassen,daßdas

Unternehmen,das SachprämienimSinnedes $ 3 Nr.38
gewährt,die EinkommensteuerfürdenTeilder Prämien,
der nicht steuerfreiist, pauschalerhebt.?Bemessungs-
grundlageder pauschalenEinkommensteuerist der ge-
samteWertder Prämien,die den im Inlandansässigen
Steuerpflichtigenzufließen.®DerPauschsteuersatzbeträgt
2vomHundert.
(2)‘AufdiepauschaleEinkommensteuerist$40Abs.3

sinngemäßanzuwenden.?DasUnternehmenhatdie Prä-
mienempfängervon der Steuerübernahmezu unterrich-
ten.
(3)"ÜberdenAntragentscheidetdas Betriebsstätten-

finanzamtdes Unternehmens($41aAbs. 1Satz 1Nr. 1).
®?Hatdas UnternehmenmehrereBetriebsstättenfinanz-
ämter,so istdas FinanzamtderBetriebsstättezuständig,
in der die für die pauschaleBesteuerungmaßgebenden
Prämienermitteltwerden.’Die Genehmigungzur Pau-
schalierungwirdmitWirkungfür die Zukunfterteiltund
kannzeitlichbefristetwerden;sieerstrecktsichaufalleim
GeltungszeitraumausgeschüttetenPrämien.
(4)DiepauschaleEinkommensteuergiltals Lohnsteuer

undistvondemUnternehmeninderLohnsteuer-Anmel-
dungder BetriebsstätteimSinnedes Absatzes3 anzu-
melden und spätestens am zehnten Tag nach Ablauf des
für die BetriebsstättemaßgebendenLohnsteuer-Anmel-
dungszeitraumsan das Betriebsstättenfinanzamtabzu-
führen.

2.SteuerabzugvomArbeitslohn
(Lohnsteuer)

838
Erhebungder Lohnsteuer

(1) 'Bei Einkünftenaus nichtselbständigerArbeitwird
die EinkommensteuerdurchAbzug vomArbeitsiohner-
hoben (Lohnsteuer), soweit der Arbeitsiohn von einem
Arbeitgebergezahltwird,der
1. im InlandeinenWohnsitz,seinengewöhnlichenAuf-

enthalt, seine Geschäftsleitung,seinen Sitz, eine
BetriebsstätteodereinenständigenVertreterimSinne
der888 bis 13derAbgabenordnunghat(inländischer
Arbeitgeber)oder

2. einem Dritten (Entleiher)Arbeitnehmer gewerbsmäßig
zur Arbeitsleistungim Inlandüberläßt,ohne inländi-
scherArbeitgeberzusein(ausländischerVerleiher).

®DerLohnsteuerunterliegtauch der im Rahmen des
Dienstverhältnissesüblicherweisevon einemDrittenfür
eineArbeitsleistunggezahlteArbeitslohn.
(2)"DerArbeitnehmeristSchuldnerderLohnsteuer.?Die

LohnsteuerentstehtindemZeitpunkt,indemderArbeits-
lohn dem Arbeitnehmerzufließt.
(3)'DerArbeitgeberhatdie Lohnsteuerfür Rechnung

des Arbeitnehmersbei jeder LohnzahlungvomArbeits-
lohn einzubehalten. ?Bei juristischen Personen des öffent-
lichenRechtshatdie öffentlicheKasse,die denArbeits-
lohnzahlt,diePflichtendesArbeitgebers.



(4)"WenndervomArbeitgebergeschuldeteBarlohnzur
Deckung der Lohnsteuer nicht ausreicht, hat der Arbeit-
nehmerdemArbeitgeberdenFehlbetragzurVerfügungzu
stellenoder der ArbeitgebereinenentsprechendenTeil
der anderen Bezüge des Arbeitnehmers zurückzubehal-
ten.?SoweitderArbeitnehmerseinerVerpflichtungnicht
nachkommtund der Arbeitgeberden Fehlbetragnicht
durchZurückbehaltungvonanderenBezügendesArbeit-
nehmers aufbringen kann, hat der Arbeitgeber dies dem
Betriebsstättenfinanzamt($41aAbs.1Satz1Nr.1)anzu-
zeigen.®DasFinanzamthatdiezuwenigerhobeneLohn-
steuervomArbeitnehmernachzufordern.

$38a
Höhe der Lohnsteuer

(1)'DieJahreslohnsteuerbemißtsichnachdemArbeits-
Iohn, den der Arbeitnehmer im Kalenderjahr bezieht
(Jahresarbeitsiohn).?LaufenderArbeitslohngilt in dem
Kalenderjahrals bezogen,in demder Lohnzahlungszeit-
raumendet;indenFällendes$39bAbs.5 Satz1trittder
Lohnabrechnungszeitrauman die Stelle des Lohnzah-
lungszeitraums.°Arbeitslohn,der nicht als laufender
Arbeitsiohngezahltwird (sonstigeBezüge),wird in dem
Kalenderjahrbezogen, in dem er dem Arbeitnehmer
zufließt.
(2)Die Jahresiohnsteuer wird nach dem Jahresarbeits-

lohn so bemessen, daß sie der Einkommensteuer ent-
spricht, die der Arbeitnehmer schuldet, wenn er aus-
schließlichEinkünfteausnichtselbständigerArbeiterzielt.
(3) 'Vom laufenden Arbeitslohn wird die Lohnsteuer

jeweilsmitdemaufdenLohnzahlungszeitraumfallenden
Teilbetragder Jahresiohnsteuererhoben,die sich bei
Umrechnungdes laufendenArbeitsiohnsauf einenJah-
resarbeitslohn ergibt. ?Von sonstigen Bezügen wird die
Lohnsteuer mit dem Betrag erhoben, der zusammen mit
derLohnsteuerfürden laufendenArbeitslohndes Kalen-
derjahrs und für etwa im Kalenderjahr bereits gezahlte
sonstigeBezüge die voraussichtlicheJahreslohnsteuer
ergibt.
(4)Bei der Ermittlungder Lohnsteuerwerdendie Be-

steuerungsgrundlagendes Einzelfallsdurch die Einrei-
hung der Arbeitnehmer in Steuerklassen ($ 38b), Aufstel-
lungvonentsprechendenLohnsteuertabellen($38c)und
AusstellungvonentsprechendenLohnsteuerkarten($39)
sowie Feststellung von Freibeträgen ($ 39a) berücksich-
tigt.

838b
Lohnsteuerklassen

'Für die Durchführungdes Lohnsteuerabzugswerden
unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer
inSteuerklasseneingereiht.?Dabeigiltfolgendes:
1. IndieSteuerklasse|gehörenArbeitnehmer,die

a) ledigsind,
b) verheiratet,verwitwetodergeschiedensindundbei

denendieVoraussetzungenfürdieSteuerklasseIll
oderIVnichterfülltsind;

2. in die SteuerklasseIl gehörendie unterNummer1
bezeichnetenArbeitnehmer,wennbeiihnenderHaus-
haltsfreibetrag($32Abs.7)zuberücksichtigenist;

887

3. in die Steuerklasse Ill gehören Arbeitnehmer,
a) die verheiratetsind,wennbeideEhegattenunbe-

schränkteinkommensteuerpflichtigsind undnicht
dauerndgetrenntlebenund
aa) der Ehegatte des Arbeitnehmers keinen

Arbeitslohnbeziehtoder
bb) der Ehegatte des Arbeitnehmers auf Antrag

beiderEhegattenin die SteuerklasseV einge-
reihtwird,

b) die verwitwet sind, wenn sie und ihr verstorbener
EhegatteimZeitpunktseinesTodesunbeschränkt
einkommensteuerpflichtigwaren und in diesem
Zeitpunkt nicht dauernd getrennt gelebt haben, für
das Kalenderjahr,das dem Kalenderjahrfolgt, in
demderEhegatteverstorbenist,

c) derenEheaufgelöstwordenist,wenn
aa) im Kalenderjahr der Auflösung der Ehe beide

Ehegatten unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig waren und nicht dauernd getrennt
gelebthabenund

bb) derandereEhegattewiedergeheiratethat,von
seinemneuen Ehegattennicht dauerndge-
trennt lebt und er und sein neuer Ehegatte
unbeschränkteinkommensteuerpflichtigsind,

fürdasKalenderjahr,indemdieEheaufgelöstwor-
den ist;

4. in die Steuerklasse IV gehören Arbeitnehmer, die ver-
heiratetsind,wennbeideEhegattenunbeschränktein-
kommensteuerpflichtigsind und nicht dauernd ge-
trennt leben und der Ehegattedes Arbeitnehmers
ebenfalls Arbeitslohn bezieht;

5. in die SteuerklasseV gehörendie unterNummer4
bezeichnetenArbeitnehmer,wenn der Ehegattedes
Arbeitnehmersauf Antrag beider Ehegattenin die
Steuerklasse Ill eingereihtwird;

6. dieSteuerklasseVI giltbeiArbeitnehmern,die neben-
einander von mehrerenArbeitgebernArbeitslohn
beziehen,für die Einbehaltungder Lohnsteuervom
ArbeitslohnausdemzweitenundweiterenDienstver-
hältnis.

Als unbeschränkteinkommensteuerpflichtigimSinneder
Nummern3 und4 geftennurPersonen,die dieVoraus-
setzungen des $ 1Abs. 1 oder2 oder des $ 1aerfüllen.

838c
Lohnsteuertabellen

(1) 'Das Bundesministerium der Finanzen hat auf der
Grundlageder diesemGesetzbeigefügtenEinkommen-
steuertabelleneine allgemeineJahresiohnsteuertabelle
fürJahresarbeitslöhnebiszu 120000DeutscheMarkauf-
zustellenundbekanntzumachen.?InderallgemeinenJah-
resiohnsteuertabellesinddiefürdieeinzelnenSteuerklas-
sen in Betracht kommendenJahresiohnsteuerbeträge
auszuweisen.°DieJahreslohnsteuerbeträgesind für die
SteuerklassenI, Il und IV aus der Einkommensteuer-
Grundtabelle, für die Steuerklasse Ill aus der Einkommen-
steuer-Splittingtabelle abzuleiten. ‘Die Jahresiohnsteuer-
beträgefürdie SteuerklassenV undVI sindauseinerfür
diesen Zweck zusätzlichaufzustellendenEinkommen-
steuertabelle abzuleiten; in dieser Tabelle ist für die nach
&32a Abs. 2 abgerundeten Beträge des zu versteuernden



888

Einkommens jeweils die Einkommensteuer auszuweisen,
die sich aus dem Zweifachendes Unterschiedsbetrags
zwischendemSteuerbetragfürdasEineinviertelfacheund
demSteuerbetragfür das Dreiviertelfachedes abgerun-
detenzu versteuerndenEinkommensnach$ 32aAbs. 1
ergibt; die auszuweisendeEinkommensteuerbeträgt
jedochmindestens25,9vomHundertdes abgerundeten
zuversteuerndenEinkommens;fürden62856Deutsche
Mark übersteigendenTeil des abgerundetenzu ver-
steuerndenEinkommensbeträgtdieauszuweisendeEin-
kommensteuer53vomHundert.®DieindenEinkommen-
steuertabellenausgewiesenenBeträgedeszuversteuern-
den Einkommenssind in einenJahresarbeitsiohnumzu-
rechnendurchHinzurechnung
1. des Arbeitnehmer-Pauschbetrags($ 9a Satz 1 Nr. 1

Buchstabea)fürdieSteuerklassenI bisV,
2. desSonderausgaben-Pauschbetrags($10cAbs.1)von

108DeutscheMarkfürdieSteuerklassenI, Il undIVund
von216DeutscheMarkfürdieSteuerklasseIll,

3. derVorsorgepauschale($10cAbs.2 bis4)
a) fürdieSteuerklassenI, Il undIVnachMaßgabedes

$ 10cAbs.2,
b) für die SteuerklasseIll nachMaßgabedes $ 10c

Abs. 2 und Abs. 4 Nr. 1,
4. des Haushaltsfreibetrags ($ 32 Abs. 7) für die Steuer-

klasse Il,
5. (weggefallen)
6. einesRundungsbetragsvon2 DeutscheMarkfür die

SteuerklasseVI.
‘Der allgemeinenJahresiohnsteuertabelleist einedieser
VorschriftentsprechendeAnleitungzur Ermittlungder
Lohnsteuerfür die 120000DeutscheMarkübersteigen-
denJahresarbeitslöhneanzufügen.
(2) 'Das Bundesministeriumder Finanzenhat eine

besondereJahresiohnsteuertabellefür den Steuerabzug
vom ArbeitsiohnderjenigenArbeitnehmeraufzustellen
und bekanntzumachen,die zu dem Personenkreisdes
8 10cAbs. 3 gehören.?FürdieAufstellungdieserJahres-
IohnsteuertabellesinddieVorschriftendesAbsatzes1mit
Ausnahmeder Nummer3 anzuwenden;die Vorsorge-
pauschale($10cAbs.2bis4)istanzusetzen
1. für die SteuerklassenI, Il und IV nachMaßgabedes

8 10cAbs.3,
2. fürdieSteuerklasseIllnachMaßgabedes$ 10cAbs.3

undAbs.4Nr.1.
(3)"DasBundesministeriumder Finanzenhataus den

nach den Absätzen 1 und 2 aufzustellendenJahres-
Iohnsteuertabellenjeweilseine Monatslohnsteuertabelle
für Arbeitslöhnebis zu 10000 DeutscheMark, eine
WochenlohnsteuertabellefürWochenarbeitslöhnebis zu
1.400DeutscheMark und eine Tageslohnsteuertabelle
für Tagesarbeitslöhnebis zu 200 DeutscheMark abzu-
leitenund bekanntzumachen.?Dabeisind die Anfangs-
beträgederArbeitsiohnstufenunddieLohnsteuerbeträge
für die MonatslohnsteuertabellenmiteinemZwölftel,für
dieWocheniohnsteuertabellenmit740undfürdieTages-
lohnsteuertabellenmit%&derJahresbeträgeanzusetzen;
Bruchteileeines PfennigsbleibenjeweilsaußerAnsatz.
»Absatz1letzterSatzistsinngemäßanzuwenden.

839
Lohnsteuerkarte

(1)'DieGemeindenhabendennach$ 1 Abs. 1 unbe-
schränkteinkommensteuerpflichtigenArbeitnehmernfür
jedes Kalenderjahrunentgeltlicheine Lohnsteuerkarte
nachamtlichvorgeschriebenemMusterauszustellenund
zuübermitteln.?StehteinArbeitnehmernebeneinanderbei
mehrerenArbeitgebernin einemDienstverhältnis,so hat
dieGemeindeeineentsprechendeAnzahlLohnsteuerkar-
tenunentgeltlichauszustellenundzu übermitteln.‘Wenn
eineLohnsteuerkarteverlorengegangen,unbrauchbarge-
worden oder zerstört worden ist, hat die Gemeinde eine
Ersatz-Lohnsteuerkarteauszustellen.“Hierfürkann die
ausstellendeGemeindevon demArbeitnehmereineGe-
bühr bis 10 DeutscheMark erheben;das Verwaltungs-
kostengesetzist anzuwenden.°DieGemeindehat die
Ausstellungeiner Ersatz-Lohnsteuerkartedem für den
ArbeitnehmerörtlichzuständigenFinanzamtundArbeits-
amtunverzüglichmitzuteilen.
(2) 'Für die Ausstellungder Lohnsteuerkarteist die

Gemeindeörtlichzuständig,in derenBezirkder Arbeit-
nehmeram20.SeptemberdesdemKalenderjahr,fürdas
dieLohnsteuerkartegilt,vorangehendenJahresodererst-
malsnachdiesemStichtagseineHauptwohnungoder in
ErmangelungeinerWohnungseinengewöhnlichenAuf-
enthalthatte.®BeiverheiratetenArbeitnehmerngilt als
Hauptwohnungdie Hauptwohnungder Familieoder in
Ermangelungeinersolchendie Hauptwohnungdes älte-
renEhegatten,wennbeideEhegattenunbeschränktein-
kommensteuerpflichtigsind und nichtdauerndgetrennt
leben.
(3)"DieGemeindehatauf der Lohnsteuerkarteinsbe-

sondereeinzutragen:
1. dieSteuerklasse($38b)inBuchstaben,
2. dieZahlderKinderfreibeträgebeidenSteuerklassenI

bisIV,undzwarfür jedesnach$ 1Abs.1unbeschränkt
einkommensteuerpflichtigeKind im Sinne des $ 32
Abs.1 Nr.1 undAbs.3
a) denZähler0,5,wenndemArbeitnehmerderKinder-

freibetragvon288DeutscheMarknach$32Abs.6
Satz 1 zusteht, oder

b) denZähler1,wenndemArbeitnehmerder Kinder-
freibetragvon576DeutscheMarkzusteht,weil
aa) die Voraussetzungendes $ 32 Abs. 6 Satz 2

vorliegenoder
bb) der andere Eiternteilvor dem Beginn des

Kalenderjahrsverstorbenistoder
cc) derArbeitnehmeralleindasKindangenommen

hat.
Für dieEintragungderSteuerklasseIll istdas Finanzamt
zuständig,wenn der Ehegattedes Arbeitnehmersnach
& 1a Abs. 1 Nr. 2 als unbeschränkteinkommensteuer-
pflichtigzubehandelnist.
(3a)"SoweitdemArbeitnehmerKinderfreibeträgenach

&32Abs. 1bis6 von288DeutscheMarkoder576Deut-
sche Mark zustehen,die nicht nachAbsatz 3 von der
Gemeindeauf der Lohnsteuerkarteeinzutragensind, ist
vorbehaltlichdes $ 39aAbs. 1 Nr. 6 die auf der Lohn-
steuerkarteeingetrageneZahlderKinderfreibeträgesowie
imFalldes $ 38bNr. 2 die SteuerklassevomFinanzamt



auf Antragzu ändern.?DasFinanzamtkannauf nähere
AngabendesArbeitnehmersverzichten,wennderArbeit-
nehmerhöchstensdieaufseinerLohnsteuerkartefürdas
vorangegangene Kalenderjahr eingetragene Zahl der
Kinderfreibeträgebeantragtundversichert,daß sich die
maßgebendenVerhältnissenicht wesentlichgeändert
haben.°Inden Fällendes $ 32 Abs. 6 Satz 5 geltendie
Sätze1 und2 nur,wennnachdentatsächlichenVerhält-
nissen zu erwarten ist, daß die Voraussetzungen auch im
Laufedes Kalenderjahrsbestehenbleiben.“DerAntrag
kannnur nachamtlichvorgeschriebenemVordruckge-
stelltwerden.
(3b)"FürdieEintragungennachdenAbsätzen3 und3a

sind dieVerhältnissezu Beginndes Kalenderjahrsmaß-
gebend,fürdas dieLohnsteuerkartegilt.?AufAntragdes
Arbeitnehmerskann eine für ihn ungünstigereSteuer-
klasse oder Zahl der Kinderfreibeträgeauf der Lohn-
steuerkarteeingetragenwerden.°indenFällenderSteuer-
klassenIll undIVsindbeiderEintragungderZahlderKin-
derfreibeträgeauchKinderdesEhegattenzuberücksich-
tigen.“DieEintragungensinddiegesonderteFeststellung
vonBesteuerungsgrundiagenimSinnedes $ 179Abs. 1
derAbgabenordnung,dieunterdemVorbehaltderNach-
prüfungsteht.®DenEintragungenbrauchteineBelehrung
überdenzulässigenRechtsbehelfnichtbeigefügtzuwer-
den.
(4)'DerArbeitnehmeristverpflichtet,dieEintragungder

SteuerklasseundderZahlder Kinderfreibeträgeaufder
Lohnsteuerkarteumgehendändernzu lassen,wenndie
EintragungaufderLohnsteuerkartevondenVerhältnissen
zu Beginndes Kalenderjahrszugunstendes Arbeitneh-
mers abweicht;dies gilt nicht,wenneineÄnderungals
FolgeeinernachAbsatz3a Satz3 durchgeführtenÜber-
tragungdes Kinderfreibetragsin Betrachtkommt.?Die
ÄnderungvonEintragungenimSinnedesAbsatzes3 ist
beiderGemeinde,dieÄnderungvonEintragungenim
Sinnedes Absatzes3a beimFinanzamtzu beantragen.
»KommtderArbeitnehmerseinerVerpflichtungnichtnach,
so hatdieGemeindeoderdas Finanzamtdie Eintragung
von Amts wegenzu ändern;der Arbeitnehmerhat die
LohnsteuerkartederGemeindeoderdemFinanzamtauf
Verlangenvorzulegen.“UnterbleibtdieÄnderungderEin-
tragung, hat das Finanzamt zu wenig erhobene Lohn-
steuer vom Arbeitnehmernachzufordern,wenn diese
20DeutscheMarkübersteigt;hierzuhatdieGemeinde
demFinanzamtdieFällemitzuteilen,indeneneinevonihr
vorzunehmendeÄnderungunterbliebenist.
(5)"TretenbeieinemArbeitnehmerimLaufedesKalen-

derjahrs,für das die Lohnsteuerkartegilt,dieVorausset-
zungenfüreineihmgünstigereSteuerklasseoderhöhere
ZahlderKinderfreibeträgeein,so kannderArbeitnehmer
bis zum30. Novemberbei der Gemeinde,in den Fällen
desAbsatzes3abeimFinanzamtdieÄnderungderEintra-
gungbeantragen.?DieÄnderungistmitWirkungvondem
Tage an vorzunehmen, an dem erstmals die Vorausset-
zungenfürdieÄnderungvorlagen.’Ehegatten,die beide
in einemDienstverhältnisstehen,könnenim Laufedes
Kalenderjahrseinmal,spätestensbiszum30.November,
beider Gemeindebeantragen,die auf ihrenLohnsteuer-
karteneingetragenenSteuerklassen in andere nach $ 38b
Satz2Nr.3bis5 inBetrachtkommendeSteuerklassenzu
ändern.‘DieGemeindehatdieÄnderungmitWirkungvom
Beginndes auf die AntragstellungfolgendenKalender-
monatsanvorzunehmen.
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(5a)'IsteinArbeitnehmer,fürdeneineLohnsteuerkarte
ausgestelltwordenist, zu Beginndes Kalenderjahrsbe-
schränkteinkommensteuerpflichtigoder im Laufe des
Kalenderjahrsbeschränkteinkommensteuerpflichtigge-
worden,hat er dies dem FinanzamtunterVorlageder
Lohnsteuerkarteunverzüglichanzuzeigen.?DasFinanz-
amthatdie LohnsteuerkartevomZeitpunktdes Eintritts
derbeschränktenEinkommensteuerpflichtan ungültigzu
machen.®Absatz3b Satz4 und5 giltsinngemäß.“Unter-
bleibtdieAnzeige,hatdas Finanzamtzuwenigerhobene
LohnsteuervomArbeitnehmernachzufordern,wenndiese
20DeutscheMarkübersteigt.
(6)'DieGemeindensindinsoweit,alssieLohnsteuerkar-

tenauszustellen,EintragungenaufdenLohnsteuerkarten
vorzunehmenund zu ändern haben, örtliche Landes-
finanzbehörden.?Siesind insoweitverpflichtet,den An-
weisungendes örtlichzuständigenFinanzamtsnachzu-
kommen.°®DasFinanzamtkannerforderlichenfallsVerwal-
tungsakte,für die eineGemeindesachlichzuständigist,
selbsterlassen.“DerArbeitnehmer,derArbeitgeberoder
anderePersonendürfendie Eintragungauf der Lohn-
steuerkartenichtändernoderergänzen.

$39a
FreibetragbeimLohnsteuerabzug

(1)Auf der Lohnsteuerkartewird als vom Arbeitsiohn
abzuziehenderFreibetragdie Summeder folgendenBe-
trägeeingetragen:
1. Werbungskosten,die bei den Einkünftenaus nicht-

selbständigerArbeit anfallen,soweit sie den Arbeit-
nehmer-Pauschbetrag($9aSatz1Nr.1 Buchstabea)
übersteigen,

2. SonderausgabenimSinnedes $ 10Abs. 1 Nr. 1, 1a,
4 bis9 unddes$ 10b,soweitsiedenSonderausgaben-
Pauschbetragvon108DeutscheMarkübersteigen,

3. derBetrag,dernachden$$33,33a,33bAbs. 6 und
&33c wegenaußergewöhnlicherBelastungenzu ge-
währenist,

4. die Pauschbeträgefür BehinderteundHinterbliebene
($33bAbs. 1bis5),

5. diefolgendenBeträge,wiesienach$37Abs.3beider
Festsetzungvon Einkommensteuer-Vorauszahlungen
zuberücksichtigensind:
a) dieBeträge,dienach$ 10dAbs.2,8810e,10f,10g,

10h,10i,52Abs. 21 Satz4 bis 7, nach$ 15bdes
Berlinförderungsgesetzesoder nach$ 7 des För-
dergebietsgesetzesabgezogenwerdenkönnen,

b) dienegativeSummederEinkünfteimSinnedes82
Abs. 1Satz1Nr.1bis3,6 und7unddernegativen
EinkünfteimSinnedes$2Abs. 1Satz1Nr.5,

c) dasVierfachederSteuerermäßigungnach834f,
6. derKinderfreibetragnach$32Abs.6 fürjedesKindim

Sinne des $ 32 Abs. 1 bis 4, für das kein Anspruch auf
Kindergeldbesteht.?Soweitfür diese Kinder Kinder-
freibeträgenach$ 39Abs. 3 aufder Lohnsteuerkarte
eingetragenwordensind,istdieeingetrageneZahlder
Kinderfreibeträgeentsprechendzuvermindern.
(2)'DieGemeindehatnachAnweisungdes Finanzamts

diePauschbeträgefürBehinderteundHinterbliebenebei
der Ausstellungder Lohnsteuerkartenvon Amts wegen
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einzutragen;dabei ist der Freibetragdurch Aufteilung
in Monatsfreibeträge,erforderlichenfallsWochen- und
Tagesfreibeträge,jeweils auf das Kalenderjahrgleich-
mäßigzu verteilen.?DerArbeitnehmerkannbeimFinanz-
amtdie Eintragungdes nachAbsatz 1 insgesamtin Be-
trachtkommendenFreibetragsbeantragen.®DerAntrag
kannnur nach amtlichvorgeschriebenemVordruckbis
zum30.NovemberdesKalenderjahrsgestelltwerden,für
das die Lohnsteuerkartegilt.*DerAntragist hinsichtlich
einesFreibetragsausderSummedernachAbsatz1Nr.1
bis3 inBetrachtkommendenAufwendungenundBeträge
unzulässig,wenndie Aufwendungenim Sinnedes $ 9,
soweitsie denArbeitnehmer-Pauschbetragübersteigen,
die Aufwendungenim Sinnedes $ 10Abs. 1 Nr. 1, 1a,
4 bis 9, der $$ 10b,33 und 33c sowiedie abziehbaren
Beträgenachden$8$33aund33bAbs.6 insgesamt1200
DeutscheMark nichtübersteigen.®DasFinanzamtkann
aufnähereAngabendesArbeitnehmersverzichten,wenn
derArbeitnehmerhöchstensden auf seinerLohnsteuer-
kartefürdasvorangegangeneKalenderjahreingetragenen
Freibetragbeantragtundversichert,daßsichdiemaßge-
bendenVerhältnissenicht wesentlichgeänderthaben.
‘Das Finanzamthat den FreibetragdurchAufteilungin
Monatsfreibeträge,erforderlichenfallsWochen- und
Tagesfreibeträge,jeweilsauf die der Antragstellungfol-
gendenMonatedes Kalenderjahrsgleichmäßigzu ver-
teilen.’Abweichendhiervondarf ein Freibetrag,der im
MonatJanuareinesKalenderjahrsbeantragtwird,mitWir-
kungvom1. JanuardiesesKalenderjahrsaneingetragen
werden.
(3)'FürEhegatten,diebeideunbeschränkteinkommen-

steuerpflichtigsindundnichtdauerndgetrenntleben,ist
jeweils die Summeder nach Absatz 1 Nr. 2 bis 5 in
BetrachtkommendenBeträgegemeinsamzu ermitteln;
der inAbsatz1Nr. 2 genannteBetragistzu verdoppeln.
2FürdieAnwendungdesAbsatzes2 Satz4 istdieSumme
derfürbeideEhegatteninBetrachtkommendenAufwen-
dungenimSinnedes$9,soweitsiejeweilsdenArbeitneh-
mer-Pauschbetragübersteigen,und der Aufwendungen
im Sinne des $ 10 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 4 bis 9, der $$ 10b,
‚33 und33c sowieder abziehbarenBeträgenach$ 33a
maßgebend.°DienachSatz 1ermittelteSummeistje zur
Hälfteaufdie Ehegattenaufzuteilen,wennfürjedenEhe-
gatteneine Lohnsteuerkarteausgeschriebenwordenist
und die EhegattenkeineandereAufteilungbeantragen.
“FüreinenArbeitnehmer,dessenEheindemKalenderjahr,
fürdas dieLohnsteuerkartegilt,aufgelöstwordenistund
dessen bisherigerEhegattein demselbenKalenderjahr
wiedergeheiratethat,sinddienachAbsatz1 in Betracht
kommendenBeträgeausschließlichaufGrundder insei-
nerPersonerfülltenVoraussetzungenzuermitteln.°Satz1
zweiterHalbsatzistauchanzuwenden,wenndietarifliche
Einkommensteuernach$32aAbs.6zuermittelnist.
(4) 'Die Eintragungeines Freibetragsauf der Lohn-

steuerkarteistdiegesonderteFeststellungeinerBesteue-
rungsgrundlageimSinnedes$ 179Abs. 1derAbgaben-
ordnung,dieunterdemVorbehaltderNachprüfungsteht.
Der EintragungbrauchteineBelehrungüberdenzuläs-
sigen Rechtsbehelfnichtbeigefügtzu werden.°Einmit
einerBelehrungüberden zulässigenRechtsbehelfver-
sehenerschriftlicherBescheidistjedochzuerteilen,wenn
demAntragdes Arbeitnehmersnicht in vollemUmfang
entsprochenwird.*$153Abs. 2 derAbgabenordnungist
nichtanzuwenden.

(5)IstzuwenigLohnsteuererhobenworden,weilaufder
Lohnsteuerkarteein Freibetragunzutreffendeingetragen
wordenist,hatdasFinanzamtdenFehlbetragvomArbeit-

steigt.

$39b
Durchführungdes

Lohnsteuerabzugsfür unbeschränkt
einkommensteuerpflichtigeArbeitnehmer

(1)‘FürdieDurchführungdesLohnsteuerabzugshatder
unbeschränkteinkommensteuerpflichtigeArbeitnehmer
seinemArbeitgebervor Beginndes Kalenderjahrsoder
beimEintrittindasDienstverhältniseineLohnsteuerkarte
vorzulegen.?DerArbeitgeberhat die Lohnsteuerkarte
währenddes Dienstverhältnissesaufzubewahren.°Erhat
sie dem Arbeitnehmerwährenddes Kalenderjahrszur
VorlagebeimFinanzamtoderbeiderGemeindevorüber-
gehend zu überlassensowie innerhalbangemessener
FristnachBeendigungdesDienstverhältnissesherauszu-
geben.‘DerArbeitgeberdarfdieaufderLohnsteuerkarte
eingetragenenMerkmalenur für die Einbehaltungder
Lohnsteuerverwerten;er darfsie ohneZustimmungdes
Arbeitnehmersnur offenbaren,soweit dies gesetzlich
zugelassenist.
(2)'FürdieEinbehaltungderLohnsteuervomlaufenden

ArbeitslohnhatderArbeitgeberdie Höhedes laufenden
Arbeitsiohnsund den Lohnzahlungszeitraumfestzustel-
len.®VomArbeitslohnsind der auf den Lohnzahlungs-
zeitraumentfallendeAnteildes Versorgungs-Freibetrags
($19Abs. 2)undderaufdenLohnzahlungszeitraument-
fallende Anteil des Altersentlastungsbetrags ($24a)abzu-
ziehen,wenndieVoraussetzungenfürdenAbzugdieser
Beträgejeweilserfülltsind.*AußerdemhatderArbeitgeber
einenetwaigenFreibetragnachMaßgabeder Eintragun-
gen auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers vom
Arbeitslohnabzuziehen.*Fürden so gekürztenArbeits-
lohnistdieLohnsteuerausderfürdenLohnzahlungszeit-
raum geltendenallgemeinenLohnsteuertabelle($ 38c
Abs. 1)oderausderbesonderenLohnsteuertabelle($38c
Abs.2)odernachderdiesenLohnsteuertabelienangefüg-
ten Anleitung zu ermitteln; die besondere Lohnsteuer-
tabelleist anzuwenden,wenn der Arbeitnehmerin der
gesetzlichenRentenversicherungnicht versicherungs-
pflichtigistundzudemin$ 10cAbs.3 bezeichnetenPer-
sonenkreisgehört.°DabeiistdieaufderLohnsteuerkarte
eingetrageneSteuerklassemaßgebend.°Diesichdanach
ergebendeLohnsteueristvomArbeitslohneinzubehalten.
"DieOberfinanzdirektionkannallgemeinoderaufAntrag
des ArbeitgeberseinVerfahrenzulassen,durchdas die
LohnsteuerunterdenVoraussetzungendes$ 42bAbs. 1
nach dem voraussichtlichenJahresarbeitsiohnermittelt
wird,wenngewährleistetist,daßdiezutreffendeJahres-
Iohnsteuer($38aAbs.2)nichtunterschrittenwird.
(3)'FürdieEinbehaltungderLohnsteuervoneinemson-

stigenBezughatder Arbeitgeberden voraussichtlichen
JahresarbeitsiohnohnedensonstigenBezugfestzustel-
len. ?Vondem voraussichtlichenJahresarbeitsiohnsind
derVersorgungs-Freibetrag($19Abs. 2)undderAlters-
entlastungsbetrag($24a),wenndieVoraussetzungenfür
den AbzugdieserBeträgejeweilserfülltsind, sowieein
etwaigerJahresfreibetragnachMaßgabeder Eintragun-
genaufderLohnsteuerkarteabzuziehen.Für denso ge-



kürztenJahresarbeitsiohn(maßgebenderJahresarbeits-
lohn) ist die Lohnsteueraus der allgemeinenJahres-
Iohnsteuertabelle($38c Abs. 1)oder aus der besonderen
Jahreslohnsteuertabelle($38cAbs.2)odernachderdie-
sen JahresiohnsteuertabellenangefügtenAnleitungzu
ermitteln;die besondereLohnsteuertabelleist anzuwen-
den,wennderArbeitnehmerindergesetzlichenRenten-
versicherungnichtversicherungspflichtigist undzu dem
in$ 10cAbs.3bezeichnetenPersonenkreisgehört.*Dabei
istdieaufderLohnsteuerkarteeingetrageneSteuerklasse
maßgebend.°Außerdemist die Jahreslohnsteuerfür den
maßgebendenJahresarbeitsiohnunterEinbeziehungdes
sonstigenBezugs zu ermitteln.*Dabeiist der sonstige
Bezug,soweites sichnichtumeinensonstigenBezugim
Sinne des Satzes9 handelt,umden Versorgungs-Frei-
betragunddenAltersentlastungsbetragzu kürzen,wenn
dieVoraussetzungenfürdenAbzugdieserBeträgejeweils
erfülltsindundsoweitsie nichtbei der Feststellungdes
maßgebendenJahresarbeitsiohnsberücksichtigtworden
sind. ”’DerUnterschiedsbetragzwischenden ermittelten
JahresiohnsteuerbeträgenistdieLohnsteuer,dievondem
sonstigen Bezug einzubehaltenist. “Werdenin einem
LohnzahlungszeitraumnebenlaufendemArbeitslohnson-
stigeBezügevoninsgesamtnichtmehrals300Deutsche
Markgezahlt,so sindsiedemlaufendenArbeitslohnhin-
zuzurechnen.°Die Lohnsteuerist bei einemsonstigen
BezugimSinnedes $ 34Abs. 3 in derWeisezu ermäßi-
gen,daßdersonstigeBezugbeiderAnwendungdesSat-
zes5miteinemDrittelanzusetzenundderUnterschieds-
betragimSinnedes Satzes7 zu verdreifachenist. "Von
steuerpflichtigenEntschädigungenim Sinne des $ 34
Abs. 1 undAbs. 2 Nr.2, die30 MillionenDeutscheMark
nicht übersteigen,ist die nach Satz 7 ermittelteLohn-
steuerzurHälfteeinzubehalten.
(4) Für Lohnzahlungszeiträume,für die Lohnsteuer-

tabellennichtaufgestelltsind,ergibtsichdie Lohnsteuer
ausdenmitderZahlderKalendertageoderWochendie-
ser ZeiträumevervielfachtenBeträgender Lohnsteuer-
tagestabelleoderLohnsteuerwochentabelle.
(5) ‘Wennder Arbeitgeberfür den Lohnzahlungszeit-

raumlediglichAbschlagszahlungenleistetundeineLohn-
abrechnungfür einen längerenZeitraum(Lohnabrech-
nungszeitraum)vornimmt,kannerdenLohnabrechnungs-
zeitraumals Lohnzahlungszeitraumbehandelnund die
Lohnsteuerabweichendvon$ 38Abs.3 beiderLohnab-
rechnungeinbehalten.?Satz1 giltnicht,wennder Lohn-
abrechnungszeitraumfünf Wochen übersteigtoder die
Lohnabrechnungnicht innerhalbvon dreiWochennach
dessenAblauferfolgt.®DasBetriebsstättenfinanzamtkann
anordnen,daßdieLohnsteuervondenAbschlagszahlun-
geneinzubehaltenist,wenndieErhebungderLohnsteuer
sonst nichtgesicherterscheint.‘Wennwegeneinerbe-
sonderenEntlohnungsartweder ein Lohnzahlungszeit-
raum noch ein Lohnabrechnungszeitraumfestgestellt
werdenkann,gilt als Lohnzahlungszeitraumdie Summe
dertatsächlichenArbeitstageoderArbeitswochen.
(6) 'Ist nach einemAbkommenzur Vermeidungder

Doppelbesteuerungder von eineminländischenArbeit-
geber gezahlteArbeitsiohnvon der Lohnsteuerfreizu-
stellen,so erteiltdas BetriebsstättenfinanzamtaufAntrag
des Arbeitnehmersoder des Arbeitgeberseine ent-
sprechendeBescheinigung.?DerArbeitgeberhat diese
Bescheinigungals Belegzum Lohnkonto($ 41 Abs. 1)
aufzubewahren.
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839c
Durchführungdes

LohnsteuerabzugsohneLohnsteuerkarte
(1)"Solangederunbeschränkteinkommensteuerpflich-

tigeArbeitnehmerdemArbeitgebereineLohnsteuerkarte
schuldhaftnichtvorlegtoderdie Rückgabeder ihmaus-
gehändigtenLohnsteuerkarteschuldhaftverzögert,hat
derArbeitgeberdie LohnsteuernachderSteuerklasseVI
zu ermitteln."Weistder Arbeitnehmernach,daß er die
NichtvorlageoderverzögerteRückgabeder Lohnsteuer-
kartenichtzu vertretenhat,so hatderArbeitgeberfürdie
Lohnsteuerberechnungdie ihm bekanntenFamilienver-
hältnissedesArbeitnehmerszugrundezu legen.
(2) ‘Der Arbeitgeberkann die Lohnsteuervon dem

Arbeitsiohnfür den Monat Januar eines Kalenderjahrs
abweichendvonAbsatz1aufGrundderEintragungenauf
derLohnsteuerkartefürdas vorhergehendeKalenderjahr
ermitteln,wenn der Arbeitnehmereine Lohnsteuerkarte
fürdas neueKalenderjahrbis zur Lohnabrechnungnicht
vorgelegthat.?NachVorlagederLohnsteuerkarteist die
LohnsteuerermittlungfürdenMonatJanuarzuüberprüfen
underforderlichenfallszu ändern.*LegtderArbeitnehmer
biszum31.MärzkeineLohnsteuerkartevor,istnachträg-
lichAbsatz1 anzuwenden.*Diezuwenigoderzuvielein-
behaltene Lohnsteuer ist jeweils bei der nächsten Lohn-
abrechnungauszugleichen.
(3)'FürArbeitnehmer,dienach$ 1Abs.2unbeschränkt

einkommensteuerpflichtigsind, hat der Arbeitgeberdie
Lohnsteuerunabhängigvon einer Lohnsteuerkartezu
ermitteln.?Dabeiist die Steuerklassemaßgebend,die
nach $ 39 Abs. 3 bis 5 auf einerLohnsteuerkartedes
Arbeitnehmerseinzutragenwäre.®AufAntragdesArbeit-
nehmers erteilt das Betriebsstättenfinanzamt($ 41a
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) über die maßgebende Steuerklasse,
dieZahlderKinderfreibeträgeundeinenetwainBetracht
kommenden Freibetrag ($39a)eine Bescheinigung, für die
dieVorschriftenüberdie Eintragungaufder Lohnsteuer-
kartesinngemäßanzuwendensind.
(4)"Arbeitnehmer,dienach$ 1Abs.3 alsunbeschränkt

einkommensteuerpflichtigbehandeltwerden,habenihrem
ArbeitgebervorBeginndesKalenderjahrsoderbeimEin-
tritt in das DienstverhältniseineBescheinigungvorzule-
gen. ?Die Bescheinigung wird auf Antrag des Arbeitneh-
mersvomBetriebsstättenfinanzamt($41aAbs. 1 Satz 1
Nr. 1)des Arbeitgeberserteilt.In dieBescheinigung,für
diedieVorschriftenüberdieEintragungaufderLohnsteu-
erkartesinngemäßanzuwendensind,trägtdasFinanzamt
die maßgebende Steuerklasse, die Zahl der Kinderfreibe-
trägeundeinenetwain BetrachtkommendenFreibetrag
($39a)ein. “istder Arbeitnehmer gleichzeitig bei mehreren
inländischenArbeitgeberntätig,ist fürdie Erteilungjeder
weiteren Bescheinigungdas Betriebsstättenfinanzamt
zuständig,das die ersteBescheinigungausgestellthat.
Bei Ehegatten,die beideArbeitsiohnvoneineminländi-
schenArbeitgeberbeziehen,ist fürdie ErteilungderBe-
scheinigungendas Betriebsstättenfinanzamtdes älteren
Ehegattenzuständig.

839d
Durchführungdes

Lohnsteuerabzugs für beschränkt
einkommensteuerpflichtigeArbeitnehmer

(1) 'Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs wer-
denbeschränkteinkommensteuerpflichtigeArbeitnehmer
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in die Steuerklasse| eingereiht.°$38b Satz 2 Nr. 6 ist
anzuwenden.°DasBetriebsstättenfinanzamt($41aAbs. 1
Satz1Nr.1)erteiltaufAntragdesArbeitnehmersüberdie
maßgebendeSteuerklasseeine Bescheinigung,für die
die Vorschriftenüber die Eintragungenauf der Lohn-
steuerkartemit der Maßgabe sinngemäßanzuwenden
sind,daßderArbeitnehmereineÄnderungderBescheini-
gungbis zumAblaufdes Kalenderjahrs,für das sie gilt,
beimFinanzamtbeantragenkann.
(2)'In die nachAbsatz 1 zu erteilendeBescheinigung

trägtdasFinanzamtfüreinenArbeitnehmer,beidem$50
Abs. 1Satz6anzuwendenist,aufAntragfolgendesein:
1. Werbungskosten,die bei den Einkünftenaus nicht-

selbständigerArbeit anfallen($ 9), soweit sie den
Arbeitnehmer-Pauschbetrag($9a Satz 1 Nr. 1 Buch-
stabea)übersteigen,

2. SonderausgabenimSinnedes $ 10Abs. 1 Nr. 5 und
des $ 10b,soweitsie den Sonderausgaben-Pausch-
betrag($10cAbs. 1)übersteigen,unddiewieSonder-
ausgabenabziehbarenBeträgenach$ 10eoder 10i,
jedocherstnachFertigstellungoderAnschaffungdes
begünstigtenObjekts oder nach Fertigstellungder
begünstigtenMaßnahme.

Der AntragkannnurnachamtlichvorgeschriebenemVor-
druck bis zum Ablauf des Kalenderjahrs gestellt wer-
den, für das die Bescheinigung gilt. ®DasFinanzamt hat
die Summeder eingetragenenBeträgedurchAufteilung
in Monatsfreibeträge,erforderlichenfallsWochen- und
Tagesfreibeträge, jeweils auf die voraussichtliche Dauer
des Dienstverhältnissesim Kalenderjahrgleichmäßigzu
verteilen.*$39aAbs.4 und5 istsinngemäßanzuwenden.
(3) 'Der Arbeitnehmerhat die nach Absatz 1 erteilte

BescheinigungseinemArbeitgebervorBeginndesKalen-
derjahrs oder beim Eintritt in das Dienstverhältnis vorzu-
legen.?DerArbeitgeberhat die Bescheinigungaufzube-
wahren. °8 39b Abs. 1 Satz 3 und 4 gilt sinngemäß. “Der
Arbeitgeberhat im übrigenden Lohnsteuerabzugnach
Maßgabedes$ 39bAbs. 2 bis6, des$ 39cAbs. 1und2
unddes$41cdurchzuführen;dabeitrittdienachAbsatz1
erteilteBescheinigungandie Stelleder Lohnsteuerkarte.
>AufVerlangendes beschränkteinkommensteuerpflich-
tigenArbeitnehmershatderArbeitgeberbei Beendigung
des DienstverhältnissesoderamEndedesKalenderjahrs
eineLohnsteuerbescheinigungnachamtlichvorgeschrie-
benemVordruckzu erteilen;dabeisind dieVorschriften
des$41bAbs. 1Satz2bis7undAbs.2 sinngemäßanzu-
wenden.

$40
Pauschalierungder

Lohnsteuer in besonderen Fällen

(1)'Das Betriebsstättenfinanzamt($41aAbs. 1 Satz 1
Nr.1)kannaufAntragdesArbeitgeberszulassen,daßdie
Lohnsteuer mit einem unter Berücksichtigung.der Vor-
schriften des $ 38a zu ermittelnden Pauschsteuersatz
erhoben wird, soweit
1. vondemArbeitgebersonstigeBezügeineinergröße-

renZahlvonFällengewährtwerdenoder
2. ineinergrößerenZahlvonFällenLohnsteuernachzu-

erheben ist, weil der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht
vorschriftsmäßigeinbehaltenhat.

Bei der Ermittlungdes Pauschsteuersatzes ist zu berück-
sichtigen,daßdie in Absatz3 vorgeschriebeneÜber-
nahmederpauschalenLohnsteuerdurchdenArbeitgeber
für den Arbeitnehmer eine in Geldeswert bestehende Ein-
nahmeimSinnedes$8Abs. 1darstelit(Nettosteuersatz).
®DiePauschalierungistindenFällenderNummer1ausge-
schlossen,soweitder ArbeitgebereinemArbeitnehmer
sonstigeBezügevonmehrals 2 000DeutscheMark im
Kalenderjahrgewährt.‘DerArbeitgeberhat demAntrag
eine Berechnungbeizufügen,aus der sich der durch-
schnittlicheSteuersatzunterZugrundelegungderdurch-
schnittlichenJahresarbeitslöhneund der durchschnitt-
lichenJahreslohnsteuerin jederSteuerklassefürdiejeni-
genArbeitnehmerergibt,denendieBezügegewährtwer-
densollenodergewährtwordensind.
(2)‘AbweichendvonAbsatz1kannderArbeitgeberdie

Lohnsteuer miteinem Pauschsteuersatz von 25 vom Hun-
dert erheben, soweit er

1. arbeitstäglichMahlzeitenim Betrieban die Arbeit-
nehmerunentgeltlichoder verbilligtabgibtoder Bar-
zuschüssean ein anderesUnternehmenleistet,das
arbeitstäglichMahlzeitenan die Arbeitnehmerunent-
geltlichoderverbilligtabgibt."Voraussetzungist,daß
die Mahlzeitennichtals Lohnbestandteilevereinbart
sind,

2. Arbeitsiohnaus Anlaß von Betriebsveranstaltungen
zahlt,

3. Erholungsbeihilfengewährt,wenn diese zusammen
mit Erholungsbeihilfen, die in demselben Kalenderjahr
früher gewährt worden sind, 300 Deutsche Mark für
denArbeitnehmer,200DeutscheMarkfürdessenEhe-
gattenund 100DeutscheMark für jedes Kind nicht
übersteigenundderArbeitgebersicherstellt,daß die
BeihilfenzuErholungszweckenverwendetwerden,

4. VergütungenfürVerpflegungsmehraufwendungenan-
läßlicheinerTätigkeitimSinnedes $ 4 Abs. 5 Satz 1
Nr. 5 Satz 2 bis 4 zahlt, soweit diese die dort bezeich-
netenPauschbeträgeumnichtmehrals100vomHun-
dertübersteigen.

?DerArbeitgeberkanndie LohnsteuermiteinemPausch-
steuersatzvon 15vomHundertfürSachbezügein Form
der unentgeltlichenoder verbilligtenBeförderungeines
ArbeitnehmerszwischenWohnungundArbeitsstätteund
für zusätzlichzum ohnehin geschuldetenArbeitsiohn
geleisteteZuschüssezu denAufwendungendes Arbeit-
nehmersfürFahrtenzwischenWohnungundArbeitsstätte
erheben,soweitdieseBezügedenBetragnichtüberstei-
gen, den der Arbeitnehmer nach $ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4
undAbs. 2 alsWerbungskostengeltendmachenkönnte,
wenn die Bezüge nicht pauschal besteuert würden. °Die
nach Satz 2 pauschalbesteuertenBezügeminderndie
nach$9Abs. 1Satz3 Nr.4 undAbs.2 abziehbarenWer-
bungskosten;sie bleibenbei derAnwendungdes $ 40a
Abs.1bis4außerAnsatz.
(3)'DerArbeitgeberhat die pauschaleLohnsteuerzu

übernehmen.?Er ist Schuldnerder pauschalenLohn-
steuer.’DerpauschalbesteuerteArbeitslohnunddiepau-
schaleLohnsteuerbleibenbeieinerVeranlagungzurEin-
kommensteuerund beim Lohnsteuer-Jahresausgleich
außerAnsatz.‘DiepauschaleLohnsteueristwederaufdie
Einkommensteuer noch auf die Jahresiohnsteuer anzu-
rechnen.



840a
Pauschalierungder

LohnsteuerfürTeilzeitbeschäftigte
(1) 'Der Arbeitgeber kann unterVerzicht auf die Vorlage

einer Lohnsteuerkartebei Arbeitnehmern,die nur kurz-
fristig beschäftigtwerden, die Lohnsteuermt einem
Pauschsteuersatzvon25vomHundertdes Arbeitslohns
erheben. ?Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn
derArbeitnehmerbeidemArbeitgebergelegentlich,nicht
regelmäßigwiederkehrendbeschäftigtwird,dieDauerder
Beschäftigung18zusammenhängendeArbeitstagenicht
übersteigt und
1. der Arbeitsiohnwährendder Beschäftigungsdauer

120DeutscheMarkdurchschnittlichjeArbeitstagnicht
übersteigtoder

2. die Beschäftigungzu einemunvorhersehbarenZeit-
punkt sofort erforderlichwird.
(2)"DerArbeitgeberkannunterVerzichtaufdieVorlage

einerLohnsteuerkartebeiArbeitnehmern,dienuringerin-
gemUmfangundgegengeringenArbeitslohnbeschäftigt
werden,die LohnsteuermiteinemPauschsteuersatzvon
20vomHundertdesArbeitslohnserheben.?EineBeschäf-
tigungin geringemUmfangundgegengeringenArbeits-
Iohn liegt vor, wenn bei monatlicherLohnzahlungdie
Beschäftigungsdauer86StundenundderArbeitslohnein
SiebteldermonatlichenBezugsgrößeimSinnedes $ 18
Abs. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch nicht
übersteigt; bei kürzeren Lohnzahlungszeiträumen darf
wöchentlich die Beschäftigungsdauer 20 Stunden und der
ArbeitslohneinDreißigsteldermonatlichenBezugsgröße
nichtübersteigen.
(3)’Abweichendvon denAbsätzen1 und2 kannder

ArbeitgeberunterVerzichtauf die Vorlageeiner Lohn-
steuerkartebei Aushilfskräften, die in Betrieben der Land-
und Forstwirtschaft im Sinne des 8 13 Abs. 1 Nr. 1 bis 4
ausschließlichmittypischland-oderforstwirtschaftlichen
Arbeiten beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit einem
Pauschsteuersatzvon 5 vomHundertdes Arbeitsiohns
erheben. ?Aushilfskräfte im Sinne dieser Vorschrift sind
Personen, die für die Ausführung und für die Dauer von
Arbeiten,die nichtganzjähriganfallen,beschäftigtwer-
den;eineBeschäftigungmitanderenland-undforstwirt-
schaftlichen Arbeiten ist unschädlich, wenn deren Dauer
25 vom Hundertder Gesamtbeschäftigungsdauernicht
überschreitet.*AushilfskräftesindnichtArbeitnehmer,die
zu den land- und forstwirtschaftlichenFachkräftenge-
hörenoder die der Arbeitgebermehrals 180Tage im
Kalenderjahrbeschäftigt.
(4) Die Pauschalierungen nach den Absätzen 1 bis 3

sindunzulässig
1. bei Arbeitnehmern,deren Arbeitsiohnwährendder

BeschäftigungsdauereinZweihundertsteldermonat-
lichenBezugsgrößeim Sinne des $ 18 Abs. 1 des
ViertenBuches Sozialgesetzbuchdurchschnittlichje
Arbeitsstundeübersteigt,

2. beiArbeitnehmern,die füreineandereBeschäftigung
von demselben Arbeitgeber Arbeitsiohn beziehen, der
nachden8839bbis394demLohnsteuerabzugunter-
worfen wird.
(5)Auf die Pauschalierungen nach den Absätzen 1 bis 3

ist$40Abs.3anzuwenden.

893

840b
Pauschalierungder Lohnsteuer

beibestimmtenZukunftssicherungsleistungen
(1) ‘Der Arbeitgeberkann die Lohnsteuervon den

BeiträgenfüreineDirektversicherungdesArbeitnehmers
und von den Zuwendungenan eine Pensionskassemit
einemPauschsteuersatzvon20vomHundertderBeiträge
undZuwendungenerheben.?DiepauschaleErhebungder
LohnsteuervonBeiträgenfüreineDirektversicherungist
nurzulässig,wenndie Versicherungnichtauf den Erle-
bensfall eines früheren als des 60. Lebensjahrs abge-
schlossen und eine vorzeitige Kündigung des Versiche-
rungsvertragsdurch den Arbeitnehmerausgeschlossen
wordenist.
(2) "Absatz1 gilt nicht, soweit die zu besteuernden

Beiträgeund Zuwendungendes Arbeitgebersfür den
Arbeitnehmer3 408DeutscheMarkimKalenderjahrüber-
steigenoder nicht aus seinemerstenDienstverhältnis
bezogenwerden.?SindmehrereArbeitnehmergemein-
sam in einemDirektversicherungsvertragoder in einer
Pensionskasseversichert,so giltalsBeitragoderZuwen-
dungfür deneinzelnenArbeitnehmerder Teilbetrag,der
sichbeieinerAufteilungdergesamtenBeiträgeoderder
gesamtenZuwendungendurchdieZahlderbegünstigten
Arbeitnehmerergibt,wenndieserTeilbetrag3 408Deut-
scheMarknichtübersteigt;hierbeisindArbeitnehmer,für
dieBeiträgeundZuwendungenvonmehrals4 200Deut-
sche Mark im Kalenderjahrgeleistetwerden,nichtein-
zubeziehen.°Für Beiträgeund Zuwendungen,die der
ArbeitgeberfürdenArbeitnehmerausAnlaßderBeendi-
gungdes Dienstverhältnisseserbrachthat, vervielfältigt
sichderBetragvon3 408DeutscheMarkmitderAnzahl
der Kalenderjahre,in denen das Dienstverhältnisdes
ArbeitnehmerszudemArbeitgeberbestandenhat;indie-
semFall ist Satz2 nichtanzuwenden.‘Dervervielfältigte
Betragvermindertsich um die nachAbsatz 1 pauschal
besteuertenBeiträgeundZuwendungen,die derArbeit-
geber in dem Kalenderjahr, in dem das Dienstverhältnis
beendet wird, und in den sechs vorangegangenen
Kalenderjahrenerbrachthat.
(3)Von den Beiträgenfür eineUnfallversicherungdes

Arbeitnehmerskannder Arbeitgeberdie Lohnsteuermit
einemPauschsteuersatzvon20vomHundertderBeiträge
erheben,wenn mehrereArbeitnehmergemeinsamin
einemUnfallversicherungsvertragversichertsindundder
Teilbetrag,der sich bei einerAufteilungder gesamten
BeiträgenachAbzug der Versicherungsteuerdurch die
ZahlderbegünstigtenArbeitnehmerergibt,120Deutsche
MarkimKalenderjahrnichtübersteigt.
(4)'8$40Abs. 3 ist anzuwenden.?DieAnwendungdes

&40Abs. 1Satz 1Nr. 1aufBezügeimSinnedesAbsat-
zes1Satz1unddesAbsatzes3 istausgeschlossen.

841
AufzeichnungspflichtenbeimLohnsteuerabzug
(1)'DerArbeitgeberhatamOrt der Betriebsstätte(Ab-

satz2)fürjedenArbeitnehmerundjedesKalenderjahrein
Lohnkontozu führen.?Indas Lohnkontosinddie fürden
LohnsteuerabzugerforderlichenMerkmaleausderLohn-
steuerkarteoder aus einer entsprechendenBescheini-
gung zu übernehmen.°Bei jeder Lohnzahlungfür das
Kalenderjahr, für das das Lohnkonto gilt, sind im Lohn-
konto die Art und Höhe des gezahltenArbeitsiohns
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einschließlichdersteuerfreienBezügesowiedieeinbehal-
teneoderübernommeneLohnsteuereinzutragen;an die
StellederLohnzahlungtrittindenFällendes$39bAbs.5
Satz 1 die Lohnabrechnung.“listdie einbehalteneoder
übernommeneLohnsteuernach der besonderenLohn-
steuertabelle($38cAbs. 2)ermitteltworden,so ist dies
durchEintragungdesGroßbuchstabensB zuvermerken.
sFernersind das Kurzarbeitergeld,das Schlechtwetter-
geld, das Winterausfallgeld,der Zuschußzum Mutter-
schaftsgeldnachdemMutterschutzgesetz,derZuschuß
nach $&4a Mutterschutzverordnungoder einerentspre-
chendenLandesregelung,die Entschädigungenfür Ver-
dienstausfallnach dem Bundes-Seuchengesetzsowie
AufstockungsbeträgenachdemAltersteilzeitgesetzein-
zutragen.®istwährendderDauerdesDienstverhältnisses
inanderenFällenalsindenendesSatzes5derAnspruch
aufArbeitsiohnfürmindestensfünfaufeinanderfolgende
Arbeitstageim wesentlichenweggefallen,so ist dies
jeweilsdurchEintragungdesGroßbuchstabensU zuver-
merken.’Die Bundesregierungwird ermächtigt,durch
RechtsverordnungmitZustimmungdesBundesratesvor-
zuschreiben,welcheEinzelangabenimLohnkontoaufzu-
zeichnensind.Dabei könnenfürArbeitnehmermitgerin-
gemArbeitslohnundfürdie Fälleder$$40bis 40bAuf-
zeichnungserleichterungensowie für steuerfreieBezüge
Aufzeichnungenaußerhalbdes Lohnkontoszugelassen
werden.°DieLohnkontensindbis zumAblaufdes sech-
stenKalenderjahrs,dasaufdiezuletzteingetrageneLohn-
zahlungfolgt,aufzubewahren.
(2)"BetriebsstätteistderBetrieboderTeildesBetriebs

des Arbeitgebers,in demder für die Durchführungdes
LohnsteuerabzugsmaßgebendeArbeitslohn ermittelt
wird. ?Wirdder maßgebendeArbeitsiohnnicht in dem
Betrieboder einemTeil des Betriebsdes Arbeitgebers
odernichtimInlandermittelt,so giltalsBetriebsstätteder
Mittelpunktder geschäftlichenLeitungdesArbeitgebers
im Inland;im Fall des $ 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 gilt als
Betriebsstätteder Ort im Inland,an dem die Arbeits-
leistungganzodervorwiegendstattfindet.*AlsBetriebs-
stättegilt auch der inländischeHeimathafendeutscher
Handelsschiffe,wenndieReedereiimInlandkeineNieder-
lassunghat.

841a
Anmeldungund Abführungder Lohnsteuer

(1) 'Der Arbeitgeberhat spätestensam zehntenTag
nach Ablauf eines jeden Lohnsteuer-Anmeldungszeit-
raums
1. dem Finanzamt,in dessenBezirksich die Betriebs-

stätte($ 41 Abs. 2) befindet(Betriebsstättenfinanz-
amt),eineSteuererklärungeinzureichen,in der er die
Summeder im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraumein-
zubehaltendenund zu übernehmendenLohnsteuer
angibt(Lohnsteuer-Anmeldung),

2. die im Lohnsteuer-Anmeldungszeitrauminsgesamt
einbehaltene und übernommene Lohnsteuer an das
Betriebsstättenfinanzamtabzuführen.

2DieLohnsteuer-Anmeldungistnachamtlichvorgeschrie-
benemVordruckabzugebenund vomArbeitgeberoder
von einerzu seinerVertretungberechtigtenPerson zu
unterschreiben.®DerArbeitgeberwirdvon derVerpflich-
tungzur AbgabeweitererLohnsteuer-Anmeldungenbe-
freit,wennerArbeitnehmer,für die nach$ 41 ein Lohn-
kontozu führenist,nichtmehrbeschäftigtunddas dem
Finanzamtmitteilt.

(2)'Lohnsteuer-Anmeldungszeitraumist grundsätzlich
derKalendermonat.?Lohnsteuer-Anmeldungszeitraumist
das Kalendervierteljahr, wenn die abzuführende Lohn-
steuerfür das vorangegangeneKalenderjahrmehrals
1600DeutscheMark,abernichtmehrals6 000Deutsche
Mark betragenhat; Lohnsteuer-Anmeldungszeitraumist
das Kalenderjahr,wenndieabzuführendeLohnsteuerfür
das vorangegangeneKalenderjahrnichtmehrals 1600
DeutscheMarkbetragenhat.®HatdieBetriebsstättenicht
währenddes ganzen vorangegangenenKalenderjahrs
bestanden,so ist die für das vorangegangeneKalen-
derjahrabzuführendeLohnsteuerfürdieFeststellungdes
Lohnsteuer-Anmeldungszeitraumsauf einen Jahresbe-
tragumzurechnen.“WenndieBetriebsstätteimvorange-
gangenenKalenderjahrnochnichtbestandenhat,istdie
aufeinenJahresbetragumgerechnetefürdenerstenvol-
lenKalendermonatnachderEröffnungderBetriebsstätte
abzuführendeLohnsteuermaßgebend.
(3) 'Die obersteFinanzbehördedes Landeskannbe-

stimmen,daßdie LohnsteuernichtdemBetriebsstätten-
finanzamt,sondern einer anderen öffentlichenKasse
anzumeldenundandieseabzuführenist;dieKasseerhält
Insoweitdie Stellungeiner Landesfinanzbehörde.°Das
Betriebsstättenfinanzamtoder die zuständigeandere
öffentlicheKassekönnenanordnen,daß die Lohnsteuer
abweichendvondemnachAbsatz1maßgebendenZeit-
punkt anzumeldenund abzuführenist, wenn die Ab-
führungderLohnsteuernichtgesicherterscheint.

841b
Abschlußdes Lohnsteuerabzugs

(1)'Bei BeendigungeinesDienstverhältnissesoderam
Ende des Kalenderjahrshat der Arbeitgeberdas Lohn-
kontodesArbeitnehmersabzuschließen.®DerArbeitgeber
hat auf Grund der Eintragungenim Lohnkontoauf der
LohnsteuerkartedesArbeitnehmers
1. dieDauerdesDienstverhältnisseswährenddesKalen-

derjahrs, für das die Lohnsteuerkartegilt, sowie
zusätzlichdieAnzahldernach$ 41Abs. 1Satz6 ver-
merktenGroßbuchstabenU,

2. dieArtundHöhedesgezahltenArbeitsiohns,
3. die einbehalteneLohnsteuersowie zusätzlichden

GroßbuchstabenB, wenn das Dienstverhältnisvor
AblaufdesKalenderjahrsendetundderArbeitnehmer
für einen abgelaufenenLohnzahlungszeitraumoder
LohnabrechnungszeitraumdesKalenderjahrsnachder
besonderenLohnsteuertabelle($ 38c Abs. 2) zu be-
steuernwar,

4. das Kurzarbeitergeld,das Schlechtwettergeld,das
Winterausfaligeld,den Zuschußzum Mutterschafts-
geldnachdemMutterschutzgesetz,dieEntschädigun-
gen fürVerdienstausfallnachdemBundes-Seuchen-
gesetzsowieAufstockungsbeträgenachdemAlters-
teilzeitgesetz,

5. diesteuerfreienArbeitgeberleistungenfürFahrtenzwi-
schenWohnungundArbeitsstätte,

6. die pauschalbesteuerten Arbeitgeberleistungen für
FahrtenzwischenWohnungundArbeitsstätte

zu bescheinigen(Lohnsteuerbescheinigung).°’Liegtdem
Arbeitgebereine Lohnsteuerkartedes Arbeitnehmers
nichtvor,haterdieLohnsteuerbescheinigungnacheinem
entsprechendenamtlichvorgeschriebenenVordruckzu



erteilen.*DerArbeitgeberhatdemArbeitnehmerdieLohn-
steuerbescheinigungauszuhändigen,wenn das Dienst-
verhältnisvorAblaufdesKalenderjahrsbeendetwirdoder
der Arbeitnehmerzur Einkommensteuerveranlagtwird.
:IndenübrigenFällenhatderArbeitgeberdieLohnsteuer-
bescheinigungdem Betriebsstättenfinanzamteinzurei-
chen.Kann einArbeitgeber,derfürdie Lohnabrechnung
ein maschinellesVerfahrenanwendet,die Lohnsteuer-
bescheinigungnachSatz 2 nichtsofortbei Beendigung
desDienstverhältnissesausschreiben,so haterdieLohn-
steuerkartebis zur Ausschreibungder Lohnsteuerbe-
scheinigungzurückzubehaltenund dem Arbeitnehmer
eine Bescheinigungüber alle auf der Lohnsteuerkarte
desArbeitnehmerseingetragenenMerkmaleauszuhändi-
gen;indieserBescheinigungist außerdemderZeitpunkt
einzutragen,zu demdas Dienstverhältnisbeendetwor-
den ist. ”IndiesemFall ist die Ausschreibungder Lohn-
steuerbescheinigunginnerhalbvonachtWochennachzu-
holen.
(2) Absatz 1 gilt nicht für Arbeitnehmer,soweit sie

Arbeitslohn bezogen haben, der nach den 88 40 bis 40b
pauschal besteuertworden ist.

&4ic
Änderungdes Lohnsteuerabzugs

(1)DerArbeitgeberistberechtigt,beiderjeweilsnächst-
folgenden Lohnzahlung bisher erhobene Lohnsteuer zu
erstattenodernochnichterhobeneLohnsteuernachträg-
licheinzubehalten,
1. wenn ihm der Arbeitnehmer eine Lohnsteuerkarte mit

Eintragungenvorlegt,dieaufeinenZeitpunktvorVor-
lagederLohnsteuerkartezurückwirken,oder

2. wenn er erkennt, daß er die Lohnsteuer bisher nicht
vorschriftsmäßigeinbehaltenhat.
(2) 'Die zu erstattendeLohnsteuerist dem Betragzu

entnehmen, den der Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer
insgesamtan Lohnsteuereinbehaltenoderübernommen
hat.“WenndiezuerstattendeLohnsteuerausdemBetrag
nicht gedeckt werden kann, der insgesamt an Lohnsteuer
einzubehalten.oder zu übernehmen ist, wird der Fehlbe-
trag dem Arbeitgeber auf Antrag vom Betriebsstätten-
finanzamtersetzt.
(3) 'Nach Ablauf des Kalenderjahrs oder, wenn das

Dienstverhältnisvor Ablauf des Kalenderjahrs endet, nach
BeendigungdesDienstverhältnisses,istdieÄnderungdes
Lohnsteuerabzugsnurbis zurAusschreibungder Lohn-
steuerbescheinigungzulässig.Bei Änderungdes Lohn-
steuerabzugsnachAblaufdesKalenderjahrsistdienach-
träglicheinzubehaltendeLohnsteuernach dem Jahres-
arbeitsiohnauf Grund der Jahreslohnsteuertabellezu
ermitteln.?EineErstattungvonLohnsteueristnachAblauf
des Kalenderjahrs nur im Wege des Lohnsteuer-Jahres-
ausgleichs nach $ 42b zulässig.
(4) 'Der Arbeitgeber hat die Fälle, in denen er von seiner

BerechtigungzurnachträglichenEinbehaltungvonLohn-
steuer nach Absatz 1 keinen Gebrauch macht oder die
Lohnsteuer nicht nachträglich einbehalten werden kann,
weil
1. Eintragungenauf der Lohnsteuerkarteeines Arbeit-

nehmers, die nach Beginn des Dienstverhältnisses
vorgenommenwordensind, auf einenZeitpunktvor
BeginndesDienstverhältnisseszurückwirken,
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2. der ArbeitnehmervomArbeitgeberArbeitslohnnicht
mehrbeziehtoder

3. derArbeitgebernachAblaufdesKalenderjahrsbereits
dieLohnsteuerbescheinigungausgeschriebenhat,

dem Betriebsstättenfinanzamtunverzüglichanzuzeigen.
®DasFinanzamthat die zuwenigerhobeneLohnsteuer
vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn der nachzu-
forderndeBetrag20 DeutscheMark übersteigt.°$ 42d
bleibtunberührt.

88 42 und 42a
(weggefallen)

842b
Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber

(1)'DerArbeitgeberistberechtigt,seinenunbeschränkt
einkommensteuerpflichtigenArbeitnehmem,diewährend
des abgelaufenen Kalenderjahrs (Ausgleichsjahr) ständig
in einemDienstverhältnisgestandenhaben,die für das
AusgleichsjahreinbehalteneLohnsteuerinsoweitzu er-
statten,als sie die aufden Jahresarbeitsiohnentfallende
Jahresiohnsteuer übersteigt (Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich).?Erist zur Durchführungdes Lohnsteuer-Jahres-
ausgleichsverpflichtet,wenner am 31. Dezemberdes
Ausgleichsjahrs mindestens zehn Arbeitnehmer beschäf-
tigt.Voraussetzungfürden Lohnsteuer-Jahresausgleich
ist,daßdemArbeitgeberdie LohnsteuerkartedesArbeit-
nehmersmitdenLohnsteuerbescheinigungenaus etwai-
gen vorangegangenen Dienstverhältnissen vorliegt. ‘Der
Arbeitgeberdarf den Lohnsteuer-Jahresausgleichnicht
durchführen,wenn
1. derArbeitnehmeresbeantragtoder
2. der Arbeitnehmerfür das Ausgleichsjahroder für

einenTeil desAusgleichsjahrsnachdenSteuerklas-
senV oderVIzubesteuernwaroder

3. der Arbeitnehmer für einen Teil des Ausgleichsjahrs
nach den Steuerklassen Ill oder IV zu besteuern war
oder

4. derArbeitnehmerimAusgleichsjahrKurzarbeitergeld,
Schlechtwettergeld,Winterausfallgeld,Zuschußzum
Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutzgesetz,
Zuschuß nach $ 4a Mutterschutzverordnungoder
einerentsprechendenLandesregelung,Entschädi-
gungen für Verdienstausfallnach dem Bundes-
SeuchengesetzoderAufstockungsbeträgenachdem
Altersteilzeitgesetzbezogenhatoder

4a. dieAnzahlder imLohnkontoeingetragenenoderauf
der LohnsteuerkartebescheinigtenGroßbuchsta-
benUmindestenseinsbeträgtoder

5. der ArbeitnehmerimAusgleichsjahrnachder allge-
meinenLohnsteuertabelle($38cAbs. 1)undnachder
besonderenLohnsteuertabelle($ 38c Abs. 2) zu
besteuernwaroder

6. der Arbeitnehmerim Ausgleichsjahrausländische
EinkünfteausnichtselbständigerArbeitbezogenhat,
dienacheinemAbkommenzurVermeidungderDop-
pelbesteuerungoder unter Progressionsvorbehalt
nach $ 34c Abs. 5 von der Lohnsteuerfreigestellt
waren.
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(2)'FürdenLohnsteuer-JahresausgleichhatderArbeit-
geberden Jahresarbeitsiohnausdemzu ihmbestehen-
den Dienstverhältnisund nach den Lohnsteuerbeschei-
nigungenaufderLohnsteuerkarteausetwaigenvorange-
gangenenDienstverhältnissenfestzustellen.Dabei blei-
benermäßigtbesteuerteEntschädigungenimSinnedes
&34Abs. 1 undAbs. 2 Nr. 2 und BezügeimSinnedes
&34Abs. 3 außerAnsatz,wennderArbeitnehmernicht
jeweilsdie Einbeziehungin den Lohnsteuer-Jahresaus-
gleichbeantragt.Vom Jahresarbeitsiohnsindderetwain
BetrachtkommendeVersorgungs-Freibetrag,deretwain
Betracht kommendeAltersentlastungsbetragund ein
etwa auf der LohnsteuerkarteeingetragenerFreibetrag
abzuziehen.‘Für den so gemindertenJahresarbeitsiohn
istnachMaßgabederaufderLohnsteuerkartezuletztein-
getragenenSteuerklassedie Jahresiohnsteueraus der
Jahresiohnsteuertabellezu ermitteln,die für denArbeit-
nehmerbeim Lohnsteuerabzugmaßgebendwar. °Den
Betrag,umdendiesichhiernachergebendeJahreslohn-
steuerdieLohnsteuerunterschreitet,dievondemzugrun-
degelegtenJahresarbeitsiohninsgesamterhobenworden
ist, hat der ArbeitgeberdemArbeitnehmerzu erstatten.
Bei derErmittlungder insgesamterhobenenLohnsteuer
istdieLohnsteuerauszuscheiden,dievondennachSatz2
außerAnsatzgebliebenenBezügeneinbehaltenworden
ist.
(3) 'Der Arbeitgeberdarf den Lohnsteuer-Jahresaus-

gleichfrühestensbeiderLohnabrechnungfürdenletzten
imAusgleichsjahrendendenLohnzahlungszeitraum,spä-
testensbei der Lohnabrechnungfür den letztenLohn-
zahlungszeitraum,der im Monat März des dem Aus-
gleichsjahrfolgendenKalenderjahrsendet,durchführen.
2DiezuerstattendeLohnsteueristdemBetragzuentneh-
men,denderArbeitgeberfür seineArbeitnehmerfürden
LohnzahlungszeitrauminsgesamtanLohnsteuererhoben
hat.’°$41cAbs.2Satz2 istanzuwenden.
(4) 'Der Arbeitgeberhat im Lohnkontofür das Aus-

gleichsjahrden InhaltetwaigerLohnsteuerbescheinigun-
gen aus vorangegangenenDienstverhältnissendes
Arbeitnehmerseinzutragen.?imLohnkontofür das Aus-
gleichsjahrist die im Lohnsteuer-Jahresausgleicherstat-
tete Lohnsteuergesonderteinzutragen.°Aufder Lohn-
steuerkartefürdasAusgleichsjahrist der sichnachVer-
rechnungder erhobenenLohnsteuermitder erstatteten
LohnsteuerergebendeBetragals erhobeneLohnsteuer
einzutragen.

842c
(weggefallen)

842d
HaftungdesArbeitgebers

undHaftungbeiArbeitnehmerüberlassung
(1)DerArbeitgeberhaftet

1. für die Lohnsteuer, die er einzubehalten und abzu-
führenhat,

2. fürdieLohnsteuer,dieerbeimLohnsteuer-Jahresaus-
gleichzuUnrechterstattethat,

3. für die Einkommensteuer(Lohnsteuer),die aufGrund
fehlerhafterAngabenimLohnkontooderinderLohn-
steuerbescheinigungverkürztwird.

(2)DerArbeitgeberhaftetnicht,
1. soweitLohnsteuernach$ 39Abs.4, $ 39aAbs.5 und

in den vomArbeitgeberangezeigtenFällendes $ 38
Abs.4 Satz2unddes$41cAbs.4nachzufordemist,

2. soweitauf Grund der nach $ 10 Abs. 5 erlassenen
Rechtsverordnungeine Nachversteuerungdurchzu-
führenist,

3. soweitaufGrunddes $ 19aAbs. 2 Satz2 eineNach-
versteuerungindenvomArbeitgeberoderKreditinsti-
tutangezeigtenFällendurchzuführenist.
(3) ‘Soweitdie Haftungdes Arbeitgebersreicht,sind

derArbeitgeberundderArbeitnehmerGesamtschuldner.
"Das Betriebsstättenfinanzamtkann die Steuerschuld
oder Haftungsschuldnach pflichtgemäßemErmessen
gegenüberjedemGesamtschuldnergeltendmachen.’Der
ArbeitgeberkannauchdanninAnspruchgenommenwer-
den,wennderArbeitnehmerzur Einkommensteuerver-
anlagtwird. *DerArbeitnehmerkann im Rahmender
GesamtschuldnerschaftnurinAnspruchgenommenwer-
den,
1. wennderArbeitgeberdieLohnsteuernichtvorschrifts-

mäßigvomArbeitsiohneinbehaltenhat,
2. wennderArbeitnehmerweiß,daßderArbeitgeberdie

einbehalteneLohnsteuernichtvorschriftsmäßigange-
meldethat.?Diesgiltnicht,wennderArbeitnehmerden
Sachverhaltdem Finanzamtunverzüglichmitgeteilt
hat.
(4)'Für die Inanspruchnahmedes Arbeitgebersbedarf

es keines Haftungsbescheidsund keines Leistungs-
gebots,soweitderArbeitgeber
1. dieeinzubehaltendeLohnsteuerangemeldethatoder
2. nachAbschlußeinerLohnsteuer-Außenprüfungseine

Zahlungsverpflichtungschriftlichanerkennt.
Satz 1 gilt entsprechend für die Nachforderung zu über-
nehmenderpauschalerLohnsteuer.
(5)VonderGeltendmachungderSteuerachforderung

oder Haftungsforderungist abzusehen,wenndiese ins-
gesamt20DeutscheMarknichtübersteigt.
(6)‘SoweiteinemDritten(Entleiher)Arbeitnehmerge-

werbsmäßigzurArbeitsleistungüberlassenwerden,haftet
ermitAusnahmeder Fälle,in deneneineArbeitnehmer-
überlassungnach$ 1 Abs. 3 des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzesvorliegt,nebendemArbeitgeber;diesgilt
auch,wennder in $ 1 Abs. 2 des Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzesbestimmteZeitraumüberschrittenist.?Der
Entleiherhaftetnicht,wennderÜberlassungeineErlaub-
nisnach$ 1desArbeitnehmerüberlassungsgesetzeszu-
grundeliegtundsoweiter nachweist,daßer den in den
$828abis28cdesViertenBuchesSozialgesetzbuchund
& 10des ArbeitsförderungsgesetzesvorgesehenenMel-
depflichtensowiedennach$51Abs. 1Nr.2 Buchstabed
vorgesehenenMitwirkungspflichtennachgekommenist.
Der Entleiherhaftetfernernicht,wenner überdas Vor-
liegeneinerArbeitnehmerüberlassungohneVerschulden
irrte.“DieHaftungbeschränktsichaufdieLohnsteuerfür
dieZeit,fürdie ihmderArbeitnehmerüberlassenworden
ist. °Soweitdie Haftungdes Entleihersreicht,sind der
Arbeitgeber,derEntleiherundderArbeitnehmerGesamt-
schuldner.°DerEntleiherdarfaufZahlungnurinAnspruch
genommenwerden,soweitdieVollstreckungindas inlän-
dische beweglicheVermögendes Arbeitgebersfehlge-
schlagenist oder keinenErfolgverspricht;$ 219Satz 2



derAbgabenordnungist entsprechendanzuwenden."Ist
durch die Umständeder Arbeitnehmerüberlassungdie
Lohnsteuerschwerzuermitteln,so istdieHaftungsschuld
mit15vomHundertdeszwischenVerleiherundEntleiher
vereinbartenEntgeltsohne Umsatzsteueranzunehmen,
solangeder Entleihernicht glaubhaftmacht, daß die
Lohnsteuer, für die er haftet, niedriger ist. ®DieAbsätze 1
bis 5 sindentsprechendanzuwenden.°DieZuständigkeit
des Finanzamtsrichtetsich nachdemOrt der Betriebs-
stättedesVerleihers.
(7) Soweit der Entleiher Arbeitgeber ist, haftet der Ver-

leiherwie ein Entleihernach Absatz 6.
(8)"Das Finanzamt kann hinsichtlich der Lohnsteuer der

Leiharbeitnehmeranordnen,daß der Entleihereinenbe-
stimmtenTeildesmitdemVerleihervereinbartenEntgelts
einzubehaltenundabzuführenhat,wenndieszurSiche-
rungdesSteueranspruchsnotwendigist;Absatz6 Satz4
istanzuwenden.?DerVerwaltungsaktkannauchmündlich
erlassenwerden.°’DieHöhe des einzubehaltendenund
abzuführendenTeilsdes EntgeltsbedarfkeinerBegrün-
dung,wennderinAbsatz6Satz7genannteVomhundert-
satz nicht überschrittenwird.

8 42e
Anrufungsauskunft

Das Betriebsstättenfinanzamthat auf Anfrage eines
BeteiligtendarüberAuskunftzu geben,ob undinwieweit
im einzelnenFall die Vorschriftenüber die Lohnsteuer
anzuwendensind.

842f
Lohnsteuer-Außenprüfung

(1)FürdieAußenprüfungderEinbehaltungoderÜber-
nahmeundAbführungder Lohnsteuerist das Betriebs-
stättenfinanzamtzuständig.
(2) 'Für die Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers bei der

Außenprüfunggilt$ 200derAbgabenordnung.Darüber
hinaushabendieArbeitnehmerdesArbeitgebersdemmit
derPrüfungBeauftragtenjedegewünschteAuskunftüber
ArtundHöheihrerEinnahmenzugebenundaufVerlangen
die etwa in ihremBesitzbefindlichenLohnsteuerkarten
sowiedieBelegeüberbereitsentrichteteLohnsteuervor-
zulegen.°DiesgiltauchfürPersonen,beidenenes streitig
ist, ob sie Arbeitnehmerdes Arbeitgeberssind oder
waren.

9.SteuerabzugvomKapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

843
KapitalerträgemitSteuerabzug

(1)'Bei den folgendeninländischenund in den Fällen
derNummer7 Buchstabea undNummer8 sowieSatz2
auchausländischenKapitalerträgenwirddieEinkommen-
steuer durch Abzug vom Kapitalertrag(Kapitalertrag-
steuer)erhoben:
1. KapitalerträgenimSinnedes $ 20Abs. 1 Nr. 1 und2

sowie Bezügen,die nach $ 8b Abs. 1 des Körper-
schaftsteuergesetzesbeider Ermittlungdes Einkom-
mensaußerAnsatzbleiben;
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2. Zinsen aus Teilschuldverschreibungen,bei denen
nebenderfestenVerzinsungeinRechtaufUmtausch
in Gesellschaftsanteile (Wandelanleihen) oder eine
Zusatzverzinsung,die sich nach der Höhe der Ge-
winnausschüttungendes Schuldnersrichtet(Gewinn-
obligationen),eingeräumtist, undZinsenaus Genuß-
rechten,dienichtin$20Abs. 1Nr.1genanntsind.?Zu
den Gewinnobligationengehörennicht solche Teil-
schuldverschreibungen, bei denen der Zinsfuß nurvor-
übergehendherabgesetztund gleichzeitigeine von
dem jeweiligenGewinnergebnisdes Unternehmens
abhängigeZusatzverzinsungbis zur Höhe des ur-
sprünglichenZinsfußesfestgelegtwordenist.°Zuden
Kapitalerträgenim Sinnedes Satzes1 gehörennicht
die BundesbankgenußrechteimSinnedes 8 3 Abs. 1
des Gesetzes über die Liquidationder Deutschen
Reichsbankund der DeutschenGolddiskontbankin
der imBundesgesetzblattTeil Ill, Gliederungsnummer
7620-6,veröffentlichtenbereinigtenFassung,zuletzt
geändertdurchdas Gesetzvom17.Dezember1975
(BGBi.IS. 3123);

3. Einnahmenaus der Beteiligungan einemHandels-
gewerbeals stillerGesellschafterundZinsenauspar-
tiarischenDarlehen($20Abs. 1Nr.4);

4. Kapitalerträgenim Sinnedes $ 20 Abs. 1 Nr. 6. ?Der
Steuerabzugvom Kapitalertragist in den Fällendes
&20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 4 nur vorzunehmen, wenn das
VersicherungsunternehmenaufGrundeinerMitteilung
des FinanzamtsweißoderinfolgederVerletzungeige-
nerAnzeigeverpflichtungennichtweiß,daßdieKapital-
erträgenachdieserVorschriftzu den Einkünftenaus
Kapitalvermögengehören;

5. ZinsenausinderBundesrepublikDeutschlandoderin
Berlin (West) nach dem 31. März 1952 und vor dem
1.Januar 1955ausgegebenenfestverzinslichenWert-
PapierenunterfolgendenVoraussetzungen:
a) dieWertpapieremüssenspätestensinnerhalbeines

Jahres nach der Ausgabezum Handel an einer
Börse in der BundesrepublikDeutschlandoder in
Berlin (West)zugelassen werden;

b) die Wertpapiere dürfen auf die Dauer von minde-
stens fünf Jahren nicht kündbar und nicht rückzahl-
bar sein;

c) nachdenAnleihebedingungendarfdieLaufzeitder
WertpapierezudenbeiderAusgabevorgesehenen
Zinsbedingungenfür die Dauer von fünf Jahren
nichtgeändertwerden.

®DieseVorschriftbeziehtsich nicht auf Zinsen aus
Anleihen,die im Saarlandausgegebenwordensind,
und nichtaufZinsenausWertpapierenimSinnedes
8 3a in der bis einschließlich1991gültigenFassung.
®EineAnleihegilt im Sinne des Satzes 1 als ausge-
geben,wennmindestenseinWertpapierder Anleihe
veräußertworden ist;

6. EinnahmenausderVergütungvonKörperschaftsteuer
nach$ 36ediesesGesetzesodernach$ 52des Kör-
perschaftsteuergesetzes.?DerSteuerabzugwirdnicht
vorgenommen,wenn die Kapitalertragsteuerim Fall
ihrerEinbehaltungnach$44cAbs. 1 invollerHöhean
den Gläubiger zu erstattenwäre;

7. KapitalerträgenimSinnedes 8 20Abs. 1 Nr. 7 außer
bei Kapitalerträgen im Sinne der Nummer 2,



a) wennes sich umZinsenausAnleihenundForde-
rungenhandelt,die in einöffentlichesSchuldbuch
oderineinausländischesRegistereingetragenoder
überdieSammelurkundenimSinnedes8 9ades
Depotgesetzes oder Teilschuldverschreibungen
ausgegebensind;

b) wennder Schuldnerder nichtin Buchstabea ge-
nanntenKapitalerträgeeininländischesKreditinsti-
tutimSinnedesGesetzesüberdasKreditwesenist.
Kreditinstitutin diesemSinneist auchdie Kredit-
anstaltfür Wiederaufbau,eineBausparkasse,die
Deutsche Bundespost POSTBANK, die Deutsche
Bundesbankbei Geschäftenmit jedermannein-
schließlichihrerBetriebsangehörigenimSinneder
8822und25desGesetzesüberdieDeutscheBun-
desbank und eine inländischeZweigstelleeines
ausländischenKreditinstitutsimSinnedes853des
Gesetzesüber das Kreditwesen,nicht aber eine
ausländischeZweigstelleeinesinländischenKredit-
instituts.®DieinländischeZweigstellegiltan Stelle
desausländischenKreditinstitutsalsSchuldnerder
Kapitalerträge.‘DerSteuerabzugmußnichtvorge-
nommenwerden,
aa) wennauchderGläubigerderKapitalerträgeein

inländischesKreditinstitutimSinnedesGeset-
zes über das Kreditweseneinschließlichder
inländischenZweigstelleeinesausländischen
KreditinstitutsimSinnedes$ 53desGesetzes
überdas Kreditwesen,eineBausparkasse,die
DeutscheBundespostPOSTBANK, die Deut-
sche Bundesbankoder die Kreditanstaltfür
Wiederaufbauist,

bb) wennes sich umKapitalerträgeaus Sichtein-
lagenhandelt,für die kein höhererZins oder
Bonusals1vomHundertgezahltwird,

cc) wennes sich umKapitalerträgeausGuthaben
bei einer Bausparkasse auf Grund eines Bau-
sparvertrageshandeltundwennfürdenSteuer-
pflichtigen im Kalenderjahr der Gutschrift oder
imKalenderjahrvorderGutschriftdieserKapi-
talerträgefür Aufwendungenan die Bauspar-
kasseeineArbeitnehmer-Sparzulageodereine
Wohnungsbauprämiefestgesetztodervonder
Bausparkasseermitteltwordenistoderfürdie
Guthabenkein höhererZins oder Bonus als
1vomHundertgezahltwird,

dd) wenndieKapitalerträgebeideneinzelnenGut-
habenimKalenderjahrnureinmalgutgeschrie-
benwerdenundzwanzigDeutscheMarknicht
übersteigen;

8. KapitalerträgenimSinnedes$20Abs.2Satz1Nr.2
Buchstabeb undNummern3 und4 außerbeiZinsen
ausWandelanleihenimSinnederNummer2. ?Beider
Veräußerungvon Kapitalforderungenim Sinne der
Nummer7 Buchstabeb gilt Nummer7 Buchstabeb
Doppelbuchstabeaaentsprechend.

:Dem Steuerabzugunterliegenauch Kapitalerträgeim
Sinnedes$ 20Abs.2 Satz 1Nr. 1,dienebendeninden
Nummern1 bis 8 bezeichnetenKapitalerträgenoder an
derenStellegewährtwerden.
(2)DerSteuerabzugistnichtvorzunehmen,wennGläu-

bigerundSchuldnerder Kapitalerträge(Schuldner)oder
die auszahlendeStelleimZeitpunktdes Zufließensdie-
selbePersonsind.

(3)Kapitalerträgesindinländische,wenndecSchuldner
Wohnsitz,GeschäftsleitungoderSitzimInlandhat.
(4)DerSteuerabzugistauchdannvorzunehmen,wenn

die KapitalerträgebeimGläubigerzu denEinkünftenaus
Land- und Forstwirtschaft,aus Gewerbebetrieb,aus
selbständigerArbeitoder ausVermietungundVerpach-
tunggehören.

8 43a
Bemessungder Kapitalertragsteuer

(1)DieKapitalertragsteuerbeträgt
1. indenFällendes843Abs.1Satz1Nr.1bis4:

25vomHundertdes Kapitalertrags,wennderGläubi-
gerdieKapitalertragsteuerträgt,
33% vom Hundert des tatsächlich ausgezahiten
Betrags, wenn der Schuldner die Kapitalertragsteuer
übernimmt;

2. indenFällendes$43Abs. 1Satz1Nr.5:
30 vom Hundert des Kapitalertrags, wenn der Gläubi-
gerdieKapitalertragsteuerträgt,
42,85 vom Hundert des tatsächlichausgezahlten
Betrags,wennder Schuldnerdie Kapitalertragsteuer
übernimmt;

3. indenFällendes843Abs.1Satz1Nr.6:
25vomHundertdesKapitalertrags;

4. indenFällendes$ 43Abs. 1Satz1Nr.7 und8 sowie
Satz2:
30 vom Hundertdes Kapitalertrags(Zinsabschlag),
wennderGläubigerdieKapitalertragsteuerträgt,
42,85 vom Hundert des tatsächlich ausgezahlten
Betrags,wennder Schuldnerdie Kapitalertragsteuer
übernimmt;
indenFällendes8 44Abs. 1Satz4 Nr.1Buchstabea
Doppelbuchstabe bb erhöhen sich der Vomhundert-
satzvon30auf35undderVomhundertsatzvon42,85
auf53,84.
(2) ‘DemSteuerabzugunterliegendie vollen Kapital-

erträgeohnejedenAbzug.?IndenFällendes$ 20Abs. 2
Satz1Nr.4bemißtsichderSteuerabzugnachdemUnter-
schiedzwischendemEntgeltfürdenErwerbunddenEin-
nahmenaus derVeräußerungoder EinlösungderWert-
papiereund Kapitalforderungen,wenn sie von der die
KapitalerträgeauszahlendenStelle erworbenoder ver-
äußert und seitdem verwahrt oder verwaltetworden sind.
*1stdiesnichtderFall,bemißt-sichderSteuerabzugnach
30vomHundertderEinnahmenausderVeräußerungoder
EinlösungderWertpapiereund Kapitalforderungen.‘Hat
dieauszahlendeStelledieWertpapiereundKapitalforde-
rungenvordem1. Januar 1994erworbenoderveräußert
undseitdemverwahrtoderverwaltet,kannsiedenSteuer-
abzugnach30vomHundertderEinnahmenausderVer-
äußerungoderEinlösungderWertpapiereundKapitalfor-
derungenbemessen.°DieSätze3 und4 geltenauch in
denFällenderEinlösungdurchdenErsterwerber.*Abwei-
chendvon den Sätzen2 bis 5 bemißtsich der Steuer-
abzugbeiKapitalerträgenausnichtfüreinenmarktmäßi-
genHandelbestimmtenschuldbuchfähigenWertpapieren
des Bundesundder Länderoderbei Kapitalerträgenim
Sinnedes$43Abs.1Satz1Nr.7Buchstabebausnichtin



Inhaber- oder Orderschuldverschreibungenverbrieften
KapitalforderungennachSatz1.
(3)'VonKapitalerträgenimSinnedes843Abs. 1Satz1

Nr.7BuchstabeaundNr.8sowieSatz2kanndieauszah-
ende StelleStückzinsen,die ihrderGläubigerimKalen-
derjahrdes Zuflussesder Kapitalerträgegezahlthat,bis
zur Höheder Kapitalerträgeabziehen.Dies gilt nicht in
denFällendes$44Abs.1Satz4 Nr.1Buchstabea Dop-
pelbuchstabebb.
(4)"Absatz2 undAbsatz3 Satz 1geltenentsprechend

für die Bundesschuldenverwaltungoder eine Landes-
schuldenverwaltung als auszahlende Stelle, im Falle des
Absatzes3 Satz1jedochnur,wenndieWertpapiereoder
Forderungenvon einemKreditinstitutmit der Maßgabe
derVerwahrungundVerwaltungdurchdie Schuldenver-
waltungerworbenwordensind.?DasKreditinstituthatder
Schuldenverwaltungzusammenmitden im Schuldbuch
einzutragendenWertpapierenund Forderungen den
Erwerbszeitpunktund den Betragder gezahltenStück-
zinsensowie in Fällendes Absatzes2 Satz 2 bis 5 den
Erwerbspreisder für einenmarktmäßigenHandel be-
stimmten schuldbuchfähigen Wertpapiere des Bundes
oderder Länderundaußerdemmitzuteilen,daßes diese
Wertpapiereund Forderungenerworbenoder veräußert
undseitdemverwahrtoderverwaltethat.

544
Entrichtung der Kapitalertragsteuer in den Fällen

des$ 43Abs. 1Satz1 Nr.1bis5,7und8 sowieSatz 2
(1) ‘Schuldner der Kapitalertragsteuer ist in den Fällen

des843Abs.1Satz1Nr.1bis5,7und8sowieSatz2der
GläubigerderKapitalerträge.?DieKapitalertragsteuerent-
steht in dem Zeitpunkt, in dem die Kapitalerträge dem
Gläubigerzufließen.’In diesemZeitpunkthabenin den
Fällendes$43Abs. 1Satz1Nr.1bis5derSchuldnerder
Kapitalerträgeund in den Fällendes $ 43Abs. 1 Satz 1
Nr. 7 und8 sowieSatz2 die die Kapitalerträgeauszah-
lendeStelledenSteuerabzugfür Rechnungdes Gläubi-
gers der Kapitalerträgevorzunehmen.‘Die die Kapital-
erträgeauszahlendeStelleist
1. indenFällendes$43Abs. 1Satz1Nr.7 Buchstabea

undNummer8sowieSatz2
a) das inländischeKreditinstitutim Sinne des 8 43

Abs. 1Satz1Nr.7Buchstabeb,
aa) das die Teilschuldverschreibungen, die Anteile

an einer Sammelschuldbuchforderung,die
WertrechteoderdieZinsscheineverwahrtoder
verwaltetunddie Kapitalerträgeauszahltoder
gutschreibt,

bb) das die Kapitalerträge gegen Aushändigung
der Zinsscheineoderder Teilschuldverschrei-
bungen einem anderen als einem auslän-
dischen Kreditinstitutauszahlt oder gut-
schreibt;

b) derSchuldnerder Kapitalerträgein denFällendes
Buchstabena,wennkeininländischesKreditinstitut
diedieKapitalerträgeauszahlendeStelleist;

2. indenFällendes843Abs. 1Satz1Nr.7 Buchstabeb
das inländische Kreditinstitut, das die Kapitalerträge
alsSchuldnerauszahltodergutschreibt.

Die innerhalbeinesKalendermonatseinbehalteneSteuer
ist jeweils bis zum 10. des folgendenMonats an das
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Finanzamtabzuführen,das für die Besteuerungdes
SchuldnersderKapitalerträgeoderderdieKapitalerträge
auszahlendenStellenachdemEinkommenzuständigist.
Dabei sinddieKapitalertragsteuerundderZinsabschlag,
die zu demselben Zeitpunkt abzuführen sind, auf den
nächsten vollen Deutsche-Mark-Betragabzurunden.
"WennKapitalerträgeganz oder teilweisenicht in Geld
bestehen ($ 8 Abs. 2) und der in Geld geleistete Kapi-
talertragnichtzur Deckungder Kapitalertragsteueraus-
reicht, hat der Gläubigerder Kapitalerträgedem zum
SteuerabzugVerpflichtetendenFehlbetragzurVerfügung
zustellen.*SoweitderGläubigerseinerVerpflichtungnicht
nachkommt,hatderzumSteuerabzugVerpflichtetedies
demfür ihnzuständigenBetriebsstättenfinanzamtanzu-
zeigen.®DasFinanzamthatdiezuwenigerhobeneKapi-
talertragsteuervomGläubigerderKapitalerträgenachzu-
fordern.
(2) 'Gewinnanteile(Dividenden)und andere Kapital-

erträge,derenAusschüttungvoneinerKörperschaftbe-
schlossenwird,fließendemGläubigerder Kapitalerträge
an dem Tag zu (Absatz 1), der im Beschluß als Tag der
Auszahlungbestimmtwordenist. ?lstdie Ausschüttung
nurfestgesetzt,ohnedaßüberdenZeitpunktderAuszah-
lungeinBeschlußgefaßtwordenist,so giltalsZeitpunkt
desZufließensderTagnachderBeschlußfassung.
(3) ‘Ist bei Einnahmenaus der Beteiligungan einem

Handelsgewerbeals stillerGesellschafterin demBeteili-
gungsvertragüberdenZeitpunktderAusschüttungkeine
Vereinbarunggetroffen,so giltder KapitalertragamTag
nachderAufstellungderBilanzodereinersonstigenFest-
stellung des Gewinnanteils des stillen Gesellschafters,
spätestensjedoch sechs MonatenachAblaufdes Wirt-
schaftsjahrs,fürdasderKapitalertragausgeschüttetoder
gutgeschriebenwerdensoll,alszugeflossen.?BeiZinsen
auspartiarischenDarlehengiltSatz1entsprechend.
(4)HabenGläubigerundSchuldnerder Kapitalerträge

vor dem ZufließenausdrücklichStundungdes Kapital-
ertragsvereinbart,weilderSchuldnervorübergehendzur
ZahlungnichtinderLage ist,so istderSteuerabzugerst
mitAblaufderStundungsfristvorzunehmen.
(5)"DieSchuldnerder KapitalerträgeoderdiedieKapi-

talerträgeauszahlendenStellenhaftenfür die Kapital-
ertragsteuer,die sie einzubehaltenund abzuführen haben,
esseidenn,sieweisennach,daßsiedieihnenauferlegten
Pflichtenwedervorsätzlichnochgrob fahrlässigverletzt
haben.?DerGläubigerder Kapitalerträgewird nur in An-
spruchgenommen,
1. wennder Schuldneroder die die Kapitalerträgeaus-

zahlendeStelle die Kapitalerträgenicht vorschrifts-
mäßiggekürzthat,

2. wennderGläubigerweiß,daßderSchuldneroderdie
dieKapitalerträgeauszahlendeStelledieeinbehaltene
Kapitalertragsteuernicht vorschriftsmäßigabgeführt
hat,unddiesdemFinanzamtnichtunverzüglichmitteilt
oder

3. wenndas die Kapitalerträgeauszahlendeinländische
Kreditinstitutdie Kapitalerträgezu Unrecht ohne
AbzugderKapitalertragsteuerausgezahlthat.

°Fürdie Inanspruchnahmedes Schuldnersder Kapital-
erträgeund der die KapitalerträgeauszahlendenStelle
bedarfes keinesHaftungsbescheids,soweitderSchuld-
neroderdiedieKapitalerträgeauszahlendeStelledieein-
behalteneKapitalertragsteuerrichtigangemeldethatoder
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soweitsie ihreZahlungsverpflichtungengegenüberdem
Finanzamtoder dem Prüfungsbeamtendes Finanzamts
schriftlich anerkennen.

844a
AbstandnahmevomSteuerabzug

(1)Bei KapitalerträgenimSinnedes$ 43Abs. 1Satz1
Nr.3,4,7und8sowieSatz2,dieeinemunbeschränktein-
kommensteuerpflichtigenGläubiger zufließen, ist der
Steuerabzugnichtvorzunehmen,
1. soweitdie Kapitalerträgezusammenmitden Kapital-

erträgen,fürdiedieKapitalertragsteuernach$ 44bzu
erstattenoder die Körperschaftsteuernach $8$36b,
36c zu vergüten ist, einschließlich der Kapitalerträgeim
Sinnedes$20Abs.1Nr.3denSparer-Freibetragnach
&20 Abs. 4 unddenWerbungskosten-Pauschbetrag
nach$9aSatz1Nr.1Buchstabeb nichtübersteigen,

2. wennanzunehmenist,daßfürihneineVeranlagungzur
EinkommensteuernichtinBetrachtkommt.
(2)VoraussetzungfürdieAbstandnahmevomSteuer-

abzugnachAbsatz1 ist,daßdemnach$ 44Abs. 1zum
SteuerabzugVerpflichteten
1. indenFällendesAbsatzes1Nr.1einFreistellungsauf-

trag des Gläubigersder Kapitalerträgenachamtlich
vorgeschriebenemVordruckoder

2. in denFällendesAbsatzes1 Nr.2 eineNichtveranla-
gungs-BescheinigungdesfürdenGläubigerzuständi-
genWohnsitzfinanzamts

vorliegt.?$36bAbs. 2 Satz 2 bis 4 ist in den Fällendes
Satzes1Nr.2entsprechendanzuwenden.
(3)Dernach$44Abs. 1zumSteuerabzugVerpflichtete

hatinseinenUnterlagendasFinanzamt,dasdieBeschei-
nigungerteilthat,denTagderAusstellungderBescheini-
gungunddie in der BescheinigungangegebeneSteuer-
undListennummerzuvermerkensowiedieFreistellungs-
aufträgeaufzubewahren.
(4)‘IstderGläubiger

1. eine von der Körperschaftsteuer befreite inländische
Körperschaft,PersonenvereinigungoderVermögens-
masseoder

2. eine inländischejuristischePerson des öffentlichen
Rechts,

so ist der Steuerabzugbei KapitalerträgenimSinnedes
8&43Abs. 1 Satz 1Nr.4, 7 und8 sowieSatz2 nichtvor-
zunehmen.?Diesgiltauch,wennes sichbeidenKapital-
erträgenumGewinnanteilehandelt,diederGläubigervon
einervon der KörperschaftsteuerbefreitenKörperschaft
bezieht. °Voraussetzungist, daß der Gläubiger dem
Schuldneroder dem die Kapitalerträgeauszahlenden
inländischenKreditinstitutdurcheineBescheinigungdes
für seineGeschäftsleitungoderseinenSitz zuständigen
Finanzamtsnachweist,daßer eineKörperschaft,Perso-
nenvereinigungoderVermögensmasseimSinnedesSat-
zes 1 Nr. 1 oder 2 ist. “Absatz 3 und $ 36b Abs. 2 Satz 2
bis 4 geltenentsprechend.°Die in Satz 3 bezeichnete
Bescheinigungwirdnichterteilt,wenndie Kapitalerträge
indenFällendesSatzes1Nr.1 ineinemwirtschaftlichen
Geschäftsbetriebanfallen,fürdendie Befreiungvonder
Körperschaftsteuerausgeschlossenist,oderwennsie in
denFällendesSatzes1Nr.2 ineinemnichtvonderKör-
perschaftsteuerbefreitenBetriebgewerblicherArt an-
fallen.

(5)'Bei KapitalerträgenimSinnedes$ 43Abs. 1Satz1
Nr. 7 und8 sowieSatz 2, die einemunbeschränktoder
beschränkteinkommensteuerpflichtigenGläubigerzuflie-
ßen, ist der Steuerabzugnichtvorzunehmen,wenndie
KapitalerträgeBetriebseinnahmendes Gläubigerssind
unddieKapitalertragsteuerunddieanrechenbareKörper-
schaftsteuerbei ihmaufGrundderArt seinerGeschäfte
auf Dauerhöherwärenals die gesamtefestzusetzende
Einkommensteueroder Körperschaftsteuer.?Dies ist
durcheineBescheinigungdesfürdenGläubigerzuständi-
gen Finanzamtsnachzuweisen.°Die Bescheinigungist
unterdemVorbehaltdesWiderrufsauszustellen.
(6)VoraussetzungfürdieAbstandnahmevomSteuer-

abzugnachdenAbsätzen1,4 und5 bei Kapitalerträgen
im Sinne des $ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 und 8 sowie Satz 2
ist, daß die Teilschuldverschreibungen, die Anteile an der
Sammelschuldbuchforderung,die Wertrechteoder die
EinlagenundGuthabenimZeitpunktdes Zufließensder
EinnahmenunterdemNamendesGläubigersderKapital-
erträgebeiderdieKapitalerträgeauszahlendenStellever-
wahrtoder verwaltetwerden.?$45 Abs. 2 des Körper-
schaftsteuergesetzesgiltsinngemäß.

844b
Erstattungder Kapitalertragsteuer

(1) 'BeiKapitalerträgen im Sinne des $ 43 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 und2, die einemunbeschränkteinkommensteuer-
pflichtigenundindenFällendes$44aAbs.5aucheinem
beschränkteinkommensteuerpflichtigenGläubigerzuflie-
Ben,wird auf Antragdie einbehalteneund abgeführte
KapitalertragsteuerunterdenVoraussetzungendes$44a
Abs. 1,2 und5 indemdortbestimmtenUmfangerstattet.
:DemAntragauf Erstattungist außerdemFreistellungs-
auftrag nach $ 44a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, der Nichtveranla-
gungs-Bescheinigungnach$44aAbs.2 Satz1Nr.2 oder
derBescheinigungnach$44aAbs.5eineSteuerbeschei-
nigungnach$ 45aAbs.3 beizufügen.°$36bAbs. 3 bis5
und$36cgeltensinngemäß.
(2)ist derGläubigervonKapitalerträgenimSinnedes

&43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ein unbeschränkteinkommen-
steuerpflichtigerAnteilseignerundwird nach$ 36d Kör-
perschaftsteuerandenVertreterdesGläubigersvergütet,
so ist unabhängigvom Vorliegender Voraussetzungen
desAbsatzes1 auchdie Kapitalertragsteueran denVer-
treterzuerstatten.?Imübrigenist$ 36dsinngemäßanzu-
wenden.
(3)‘IstderGläubigervonKapitalerträgenimSinnedes

8 43Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ein unbeschränkteinkommen-
steuerpflichtigerArbeitnehmerund beruhendie Kapital-
erträgeauf Teilschuldverschreibungen,die ihmvon sei-
nemgegenwärtigenoder früherenArbeitgeber überlassen
wordensind,so wirddie Kapitalertragsteuerunabhängig
vomVorliegenderVoraussetzungendes Absatzes1 an
denArbeitgeberoderan einenvon ihmbestelltenTreu-
händer erstattet,wenn derArbeitgeber oder Treuhänder in
Vertretungdes Gläubigerssich in einemSammelantrag
bereiterklärthat,denErstattungsbetragfürdenGläubiger
entgegenzunehmen.’DieErstattungwirdnurfürGläubiger
gewährt,derenKapitalerträgeimSinnedesSatzes1 allein
oder, in den Fällendes Absatzes2, zusammenmitden
dortbezeichnetenKapitalerträgenimWirtschaftsjahr100
DeutscheMarknichtüberstiegenhaben.°$36dAbs.4gilt
sinngemäß.



(4) "Ist Kapitalertragsteuereinbehaltenund abgeführt
worden,obwohleineVerpflichtunghierzunichtbestand,
oderhatderGläubigerimFalldes $ 44ademnach$ 44
Abs.1zumSteuerabzugVerpflichtetendenFreistellungs-
auftragoder die Nichtveranlagungs-Bescheinigungoder
die Bescheinigungen nach $ 44a Abs. 4 oder 5 erst in
einem Zeitpunkt vorgelegt, in dem die Kapitalertragsteuer
bereitsabgeführtwar, so ist auf Antragdes nach $ 44
Abs. 1 zumSteuerabzugVerpflichtetendieSteueranmel-
dung ($45a Abs. 1) insoweit zu ändern; statt dessen kann
der zum SteuerabzugVerpflichtetebei der folgenden
Steueranmeldungdie abzuführendeKapitalertragsteuer
entsprechendkürzen.?Erstattungsberechtigtist der An-
tragsteller.

8 44c
ErstattungvonKapitalertragsteuer
an bestimmte Körperschaften,

PersonenvereinigungenundVermögensmassen
(1)'Ist der Gläubiger

1. eine inländischeKörperschaft,Personenvereinigung
oderVermögensmasseimSinnedes $ 5 Abs. 1 Nr.9
desKörperschaftsteuergesetzesoder

2. eineinländischeStiftungdes öffentlichenRechts,die
ausschließlichund unmittelbargemeinnützigenoder
mildtätigenZweckendient,oder

3. eine inländischejuristischePerson des öffentlichen
Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen
Zwecken dient,

so erstattetdas Bundesamtfür Finanzenaußer in den
Fällendes$44aAbs.4aufAntragdesGläubigersdieein-
behalteneund abgeführteKapitalertragsteuer.”Voraus-
setzungist,daßderGläubigerdemBundesamtfürFinan-
zendurcheineBescheinigungdesfürseineGeschäftslei-
tungoderseinenSitzzuständigenFinanzamtsnachweist,
daßereineKörperschaft,PersonenvereinigungoderVer-
mögensmasseimSinnedes Satzes1 ist. ’DieGeltungs-
dauerderBescheinigungdarfhöchstensdreiJahre betra-
gen;siemußamSchlußeinesKalenderjahrsenden.‘Die
Bescheinigungwirdnichterteilt,wenndie Kapitalerträge
in den Fällender Nummer1 in einemwirtschaftlichen
Geschäftsbetriebanfallen,fürdendie Befreiungvonder
Körperschaftsteuerausgeschlossenist,oderwennsie in
den Fällender Nummern2 und3 ineinemnichtvonder
KörperschaftsteuerbefreitenBetrieb gewerblicherArt
anfallen.‘DemAntragist außerder Bescheinigungnach
Satz 2 eine Bescheinigungim Sinnedes $ 45a Abs. 2
oder3 beizufügen.
(2)'IstderGläubiger

1. einenach$5Abs. 1mitAusnahmederNummer9des
Körperschaftsteuergesetzesoder nach anderenGe-
setzen von der KörperschaftsteuerbefreiteKörper-
schaft, Personenvereinigungoder Vermögensmasse
oder

2. eine inländischejuristischePerson des öffentlichen
Rechts,dienichtinAbsatz1bezeichnetist,

so erstattetdas Bundesamtfür FinanzenaufAntragdes
GläubigersdieHälftederaufKapitalerträgeimSinnedes
8 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 einbehaltenen und abgeführten
Kapitalertragsteuer.?Voraussetzungist,daßderGläubiger
durcheineBescheinigungdesfürseineGeschäftsleitung
4
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oder seinen Sitz zuständigen Finanzamts nachweist, daß
er eineKörperschaftimSinnedesSatzes1 ist.’Absatz1
Satz3bis5giltentsprechend.
(3)'$36bAbs.2 Satz4,Abs. 3Satz2,Abs.4 und836c

sindsinngemäßanzuwenden.?DasBundesamtfürFinan-
zenkannimEinzelfalldie FristaufAntragdesGläubigers
verlängern,wenndieserverhindertist,die Fristeinzuhal-
ten.®DerAntragaufVerlängerungist vorAblaufder Frist
schriftlichzustellenundzubegründen.

844d
Bemessungder Kapitalertragsteuer
beibestimmtenKapitalgesellschaften

(1)'AufAntragwirddie Kapitalertragsteuerfür Kapital-
erträgeimSinnedes$20Abs. 1Nr.1unddes$43Abs. 1
Satz1Nr.6,dieeinerMuttergesellschaft,diewederihren
Sitz noch ihreGeschäftsleitungim Inlandhat,nachdem
31. Dezember1991 aus Ausschüttungeneiner unbe-
schränktsteuerpflichtigenKapitalgesellschaftim Sinne
des $ 1Abs. 1 Nr. 1 des Körperschaftsteuergesetzes oder
ausderVergütungvonKörperschaftsteuerzufließen,auf
1. 5 vomHundertdes Kapitalertrages,wennderGläubi-

gerdieKapitalertragsteuerträgt,
2. 5,26vomHundertdestatsächlichausgezahltenBetra-

ges,wennderSchuldnerdieKapitalertragsteuerüber-
nimmt,

ermäßigt. ?Regelungen in einem Abkommen zur Ver-
meidungder Doppelbesteuerung,die einenniedrigeren
Steuersatzvorsehen,bleibenunberührt.®Fürnach dem
30. Juni 1996zufließendeKapitalerträgeim Sinne des
Satzes 1 wird auf Antragdie Kapitalertragsteuernicht
erhoben.
(2)MuttergesellschaftimSinnedesAbsatzes1 ist eine

Gesellschaft,die die in der Anlage7 zu diesemGesetz
bezeichnetenVoraussetzungendes Artikels2 der Richt-
linieNr.90/435/EWGdesRatesvom23.Juli 1990(ABl.EG
Nr.12255. 6)erfülltunddie imZeitpunktderEntstehung
der Kapitalertragsteuergemäß$ 44Abs. 1 Satz 2 nach-
weislichseitmindestenszwölfMonatenununterbrochen
mindestenszu einemViertelunmittelbaramNennkapital
der unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft
beteiligtist.
(3)Absatz1 inVerbindungmitAbsatz2 giltauch,wenn

dieBeteiligungderMuttergeselischaftamNennkapitalder
unbeschränktsteuerpflichtigenKapitalgesellschaftmin-
destens ein Zehntel beträgt, der Staat, in dem die
Muttergeselischaftnach einemmit einemanderenMit-
gliedstaat der Europäischen Gemeinschaftenabge-
schlossenenAbkommenzur Vermeidungder Doppel-
besteuerungals ansässig gilt, dieser Gesellschaftfür
Gewinnausschüttungender unbeschränktsteuerpflich-
tigenKapitalgesellschafteineSteuerbefreiungodereine
Anrechnung der deutschen Körperschaftsteuer auf die
Steuer der Muttergeseilschaftgewährtund seinerseits
Gewinnausschüttungenan eine unbeschränktsteuer-
pflichtigeKapitalgesellschaftab der gleichen Beteili-
gungshöhevonderKapitalertragsteuerbefreit.
(4)Absatz1inVerbindungmitAbsatz2undAbsatz3gilt

auch für Ausschüttungenandererunbeschränktsteuer-
pflichtigerKörperschaften,Personenvereinigungenund
VermögensmassenimSinnedes $ 1Abs. 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes,wennderStaat,indemdieMutter-
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gesellschaftnacheinemmiteinemanderenMitgliedstaat
derEuropäischenGemeinschaftenabgeschlossenenAb-
kommenzur Vermeidungder Doppelbesteuerungals
ansässiggilt,dieserGesellschaftfürGewinnausschüttun-
gen der unbeschränktsteuerpflichtigenKörperschaft,
Personenvereinigungoder Vermögensmasseim Sinne
des $ 1 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzeseine
SteuerbefreiungodereineAnrechungderdeutschenKör-
perschaftsteuerauf die Steuer der Muttergesellschaft
gewährtund seinerseitsGewinnausschüttungenan eine
andereunbeschränktsteuerpflichtigeKörperschaft,Per-
sonenvereinigungoder Vermögensmasseim Sinnedes
8 1 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzesab der glei-
chen Beteiligungshöhevon der Kapitalertragsteuer
befreit.

$45
Ausschluß der

Erstattung von Kapitalertragsteuer
"indenFällen,indenendieDividendeaneinenanderen

alsandenAnteilseignerausgezahltwird,istdieErstattung
vonKapitalertragsteueran denZahlungsempfängeraus-
geschlossen.?Satz1giltnichtfürdenErwerbereinesDivi-
dendenscheinsindenFällendes$ 20Abs.2 Satz1Nr.2
Buchstabea. ’In denFällendes $ 20Abs. 2 Satz 1 Nr.2
Buchstabebist dieErstattungvonKapitalertragsteueran
den Erwerbervon Zinsscheinennach $ 37 Abs. 2 der
Abgabenordnungausgeschlossen.

845a
AnmeldungundBescheinigung

derKapitalertragsteuerindenFällendes
843Abs. 1Satz1 Nr.1bis 5,7 und8sowieSatz 2
(1) ‘Die Anmeldungder einbehaltenenKapitalertrag-

steueristdemFinanzamtinnerhalbderin$44Abs.1fest-
gesetztenFristnachamtlichvorgeschriebenemVordruck
einzureichen.?Satz1giltentsprechend,wenneinSteuer-
abzugnichtoder nicht in vollerHöhe vorzunehmenist.
°DerGrund für die Nichtabführungist anzugeben.*Die
AnmeldungistmitderVersicherungzuversehen,daßdie
Angabenvoliständigundrichtigsind.°DieAnmeldungist
von demSchuldner,der auszahlendenStelleodereiner
vertretungsberechtigtenPersonzuunterschreiben.
(2)'IndenFällendes$43Abs. 1Satz1Nr.1bis5 sind

der Schuldnerder Kapitalerträgeund in den Fällendes
843Abs.1Satz1Nr.7und8sowieSatz2diedieKapital-
erträgeauszahlendeStellevorbehaltlichder Absätze3
und4 verpflichtet,demGläubigerder Kapitalerträgeauf
Verlangendie folgendenAngabennach amtlichvorge-
schriebenemMusterzubescheinigen:
1. denNamenunddieAnschriftdesGläubigers;
2. die Art undHöheder Kapitalerträgeunabhängigvon

derVornahmeeinesSteuerabzugs;
3. denZahlungstag;
4. denBetrag.der nach$ 36Abs. 2 Nr.2 anrechenbaren

Kapitalertragsteuer;
5. das Finanzamt,an das die Steuerabgeführtworden

ist.
Bei Kapitalerträgenim Sinne des $ 43 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 bis 5, 7 und 8 sowie Satz 2 ist außerdemdie
Zeit anzugeben,für welche die Kapitalerträgegezahlt
worden sind. °Die Bescheinigungbrauchtnicht unter-

schrieben zu werden, wenn sie in einemmaschinellenVer-
fahrenausgedrucktwordenist unddenAusstellererken-
nen läßt.“Istdie auszahlendeStellenichtSchuldnerder
Kapitalerträge,hat sie zusätzlichden Namen und die
Anschriftdes Schuldnersder Kapitalerträgeanzugeben.
:$ 45 Abs. 2 und3 des Körperschaftsteuergesetzesgilt
sinngemäß.
(3) ‘Werden die Kapitalerträgefür Rechnung des

Schuldnersdurchein inländischesKreditinstitutgezahlt,
so hat an Stelledes Schuldnersdas Kreditinstitutdie
Bescheinigungzu erteilen.?Ausder Bescheinigungdes
Kreditinstitutsmußauchder Schuldnerhervorgehen,für
den die Kapitalerträgegezahltwerden;die Angabedes
Finanzamts,an das die Kapitalertragsteuerabgeführt
wordenist,kannunterbleiben.
(4)EineBescheinigungnachAbsatz2 oderAbsatz3 ist

nichtzu erteilen,wennin Vertretungdes Gläubigersein
AntragaufErstattungderKapitalertragsteuernach$ 44b
Abs. 1bis3gestelltwordenistodergestelltwird.
(5)'EineBescheinigung,diedenAbsätzen2 bis4 nicht

entspricht,hatderAusstellerzurückzufordernunddurch
eineberichtigteBescheinigungzu ersetzen.?Dieberich-
tigteBescheinigungistalssolchezukennzeichnen.°Wird
diezurückgeforderteBescheinigungnichtinnerhalbeines
MonatsnachZusendungder berichtigtenBescheinigung
an denAusstellerzurückgegeben,hatderAusstellerdas
nach seinenUnterlagenfür den Empfängerzuständige
Finanzamtschriftlichzubenachrichtigen.
(6)"DerAusstellereinerBescheinigung,diedenAbsät-

zen2 bis 4 nichtentspricht,haftetfürdie aufGrundder
BescheinigungverkürztenSteuernoder zu Unrechtge-
währtenSteuervorteile.?istdie BescheinigungnachAb-
satz3 durchein InländischesKreditinstitutauszustellen,
so haftetder Schuldnerauch,wenner zumZweck der
BescheinigungunrichtigeAngabenmacht.’DerAussteller
haftetnicht
1. in den Fällen.des Satzes 2,
2. wennerdieihmnachAbsatz5 obliegendenVerpflich-

tungenerfüllthat.

845b
Besondere BehandlungvonKapital-

erträgenimSinnedes $ 43Abs.1 Satz1 Nr.5
BeiKapitalerträgenimSinnedes$ 43 Abs.1 Satz1 Nr.5

ist die Einkommensteuerdurch den Steuerabzugvom
Kapitalertragabgegolten,soweit der Steuerpflichtige
wegender Steuerabzugsbeträgenicht in Anspruchge-
nommenwerdenkann.

845c
EntrichtungderKapitalertragsteuer

inden Fällendes$43Abs. 1Satz1 Nr.6
‘IndenFällendes$ 43Abs. 1Satz1Nr.6 entstehtdie

KapitalertragsteuerindemZeitpunkt,indemdieKörper-
schaftsteuervergütetwird.?IndiesemZeitpunkthatdas
Bundesamtfür Finanzenden SteuerabzugvomKapital-
ertragfürRechnungdesVergütungsberechtigtenvonder
Körperschaftsteuereinzubehalten,dienach$ 36edieses
Gesetzesodernach852desKörperschaftsteuergesetzes
vergütetwird.



845d
Mitteilungenandas Bundesamtfür Finanzen

(1)'Wernach$ 44Abs. 1 diesesGesetzesund$ 38b
des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaftenzum
Steuerabzugverpflichtetist, hat dem Bundesamtfür
Finanzenbis zum31. Mai des Jahres, das auf das Jahr
folgt,indemdieKapitalerträgedenGläubigernzufließen,
folgendeDatenzuübermitteln:
1. Vor- undZunamensowiedas Geburtsdatumder Per-

son—gegebenenfallsauchdes Ehegatten-, die den
Freistellungsauftragerteilthat(Auftraggeber),

2. AnschriftdesAuftraggebers,
3. Höhe des Betrags, bis zu dem auf Grund des Freistel-

IungsauftragesvomSteuerabzugAbstandgenommen
undbeiDividendenundähnlichenKapitalerträgendie
ErstattungvonKapitalertragsteuerunddieVergütung
von Körperschaftsteuer beim Bundesamt für Finanzen
beantragtwerdensollte,

4. Namenund Anschriftdes Empfängersdes Freistel-
lungsauftrags.

2DieDatenübermittlunghat nachamtlichvorgeschriebe-
nemDatensatzaufamtlichvorgeschriebenenmaschinell
verwertbarenDatenträgernzuerfolgen.®Imübrigenfindet
& 150Abs. 6 der AbgabenordnungentsprechendeAn-
wendung.‘Das Bundesamtfür FinanzenkannaufAntrag
eineÜbermittlungnachamtlichvorgeschriebenemVor-
druckzulassen,wenneineÜbermittlungnachSatz2 eine
unbilligeHärtemitsichbringenwürde.
(2)Die Mitteilungendürfenausschließlichzur Prüfung

der rechtmäßigenInanspruchnahmedes Sparer-Frei-
betragesund des Pauschbetragesfür Werbungskosten
verwendetwerden.
(3)AbweichendvonAbsatz2 darfdas Bundesamtfür

FinanzendieAnzahldervoneinemAuftraggebererteilten
Freistellungsaufträgeder Bundesanstaltfür Arbeit auf
derenErsuchenzurÜberprüfungdesbeiderArbeitslosen-
hilfezuberücksichtigendenVermögensmitteilen.

4.Veranlagungvon Steuerpflichtigen
mitsteuerabzugspflichtigenEinkünften

846
VeranlagungbeiBezugvon

EinkünftenausnichtselbständigerArbeit
(1)(weggefallen)
(2)Besteht das Einkommen ganz oder teilweise aus Ein-

künften aus nichtselbständiger Arbeit, von denen ein
Steuerabzugvorgenommenwordenist,so wirdeineVer-
anlagungnurdurchgeführt,
1. wenn die Summe der einkommensteuerpflichtigen

Einkünfte,die nichtdemSteuerabzugvomArbeits-
lohnzuunterwerfenwaren,vermindertumdiedarauf
entfallendenBeträgenach$13Abs.3und$24a,oder
die Summeder Einkünfteund Leistungen,die dem
Progressionsvorbehaltunterliegen,jeweilsmehrals
800DeutscheMarkbeträgt;

2. wennderSteuerpflichtigenebeneinandervonmehre-
renArbeitgebernArbeitslohnbezogenhat;
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3. wennfüreinenSteuerpflichtigen,derzu demPerso-
nenkreisdes$ 10cAbs. 3 gehört,die Lohnsteuerim
Veranlagungszeitraumoder für einenTeil des Ver-
anlagungszeitraumsnachdenSteuerklassenI bis IV
der allgemeinenLohnsteuertabelle($38cAbs. 1)zu
erhebenwar;

3a. wennvonEhegatten,dienachden$$26,26bzusam-
menzurEinkommensteuerzu veranlagensind,beide
Arbeitsiohnbezogenhabenund einerfür den Ver-
anlagungszeitraumoder einenTeil davonnach der
SteuerklasseVoderVIbesteuertwordenist;

4. wennaufderLohnsteuerkarteeinesSteuerpflichtigen
einFreibetragimSinnedes $ 39aAbs. 1 Nr. 1 bis 3,
5 oder 6 eingetragenworden ist; dasselbegilt für
einen Steuerpflichtigen, der zum Personenkreis des
&1Abs.2 gehört,wenndieseEintragungenaufeiner
Bescheinigungnach$39cerfolgtsind;

4a. wenn bei einem Elternpaar,bei dem die Voraus-
setzungendes$26Abs.1Satz1nichtvorliegen
a) (weggefallen)
b) (weggefallen)
c) im Fall des $ 32 Abs. 7 Satz 2 auf Grund der

Zustimmungder Mutterentwederauf der Lohn-
steuerkartedes Vaters die LohnsteuerklasseIl
bescheinigtwordenist oderderVaterden Haus-
haltsfreibetragbeantragtoder

d) imFalldes$33aAbs.2Satz8beideEiternteiledie
Übertragungdes einemEltemteilzustehenden
Anteilsam abzuziehendenAusbildungsfreibetrag
aufdenanderenElternteilbeantragenoder

e) im Falldes $ 33bAbs. 5 Satz 3 beideElternteile
eineAufteilungdes PauschbetragsfürBehinderte
oder des Pauschbetragsfür Hinterbliebenein
einem anderen Verhältnis als je zur Hälfte bean-
tragen.

?DieVeranlagungspflichtbestehtfür jedenElternteil,
der Einkünfteaus nichtselbständigerArbeitbezogen
hat;

5. (weggefallen);
6. wenndie Ehe des ArbeitnehmersimVeranlagungs-

zeitraumdurch Tod, Scheidung oder Aufhebung
aufgelöstwordenist under oder sein Ehegatteder
aufgelöstenEhe im Veranlagungszeitraumwieder
geheiratethat;

7. wenn
a) füreinenunbeschränktSteuerpflichtigenimSinne

des $ 1 Abs. 1 auf der Lohnsteuerkarteein Ehe-
gatteimSinnedes$ 1aAbs.1Nr.2berücksichtigt
wordenistoder

b) für einenSteuerpflichtigen, der zum Personenkreis
des$ 1Abs.3oderdes$ 1agehört,dasBetriebs-
stättenfinanzamteineBescheinigungnach$ 39c
Abs. 4 erteilthat;diesesFinanzamtist dannauch
fürdieVeranlagungzuständig.

8. wenndieVeranlagungbeantragtwird, insbesondere
zurAnrechnungvonLohnsteueraufdie Einkommen-
steuer.?DerAntragistbiszumAblaufdesaufdenVer-
anlagungszeitraumfolgendenzweitenKalenderjahrs
durch Abgabe einer Einkommensteuererklärungzu
stellen.‘Wird der Antragzur Berücksichtigungvon



Verlustabzügennach$ 10dodereinerSteuerermäßi-
gungnach$ 34fAbs. 3 gestellt,isterfürdenzweiten
vorangegangenen Veranlagungszeitraum bis zum
Ablaufdes diesemfolgendenviertenKalenderjahrs
und für den ersten vorangegangenen Veranlagungs-
zeitraumbiszumAblaufdesdiesemfolgendendritten
Kalenderjahrs zu stellen.

(3)'IndenFällendesAbsatzes2 isteinBetraginHöhe
dereinkommensteuerpflichtigenEinkünfte,vondenender
SteuerabzugvomArbeitsiohnnichtvorgenommenwor-
den ist, vom Einkommenabzuziehen,wenn diese Ein-
künfte insgesamtnicht mehr als 800 DeutscheMark
betragen.?DerBetragnachSatz1vermindertsichumden
Altersentlastungsbetrag,soweitdieser40 vom Hundert
des ArbeitslohnsmitAusnahmederVersorgungsbezüge
imSinnedes$19Abs.2übersteigt,undumdennach$813
Abs.3 zuberücksichtigendenBetrag.
(4)‘KommtnachAbsatz2 eineVeranlagungzur Ein-

kommensteuernichtin Betracht,so giltdie Einkommen-
steuer, die auf die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
entfällt,für denSteuerpflichtigendurchden Lohnsteuer-
abzugalsabgegolten,soweiter nichtfürzu wenigerho-
beneLohnsteuerin Anspruchgenommenwerdenkann.
8 42bbleibtunberührt.
(5) Durch Rechtsverordnungkann in den Fällendes

Absatzes 2 Nr. 1, in denen die einkommensteuerpflichti-
gen Einkünfte,vondenender SteuerabzugvomArbeits-
lohnnichtvorgenommenwordenist,denBetragvon800
DeutscheMarkübersteigen,dieBesteuerungsogemildert
werden,daß auf die volleBesteuerungdieserEinkünfte
stufenweiseübergeleitetwird.

847
(weggefallen)

VI. (weggefallen)

848
(weggefallen)

VIII. BesteuerungbeschränktSteuerpflichtiger

849
BeschränktsteuerpflichtigeEinkünfte

(1) inländischeEinkünfteim Sinne der beschränkten
Einkommensteuerpflicht($1Abs.4)sind
1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen Land- und

Forstwirtschaft(8813,14);
2. EinkünfteausGewerbebetrieb(8815bis17),

a) für den im InlandeineBetriebsstätteunterhalten
wirdodereinständigerVertreterbestelltist,

b) die durchden Betriebeigeneroder gecharterter
SeeschiffeoderLuftfahrzeugeausBeförderungen
zwischen inländischenund von inländischenzu
ausländischenHäfenerzieltwerden,einschließlich
der Einkünfteaus anderenmit solchenBeförde-
rungenzusammenhängenden,sichaufdas Inland
erstreckendenBeförderungsleistungen,

c) die von einem Unternehmen im Rahmen einer
internationalenBetriebsgemeinschaftoder eines
Pool-Abkommens,beideneneinUnternehmenmit
Sitz oderGeschäftsleitungimInlanddieBeförde-
rungdurchführt,ausBeförderungenundBeförde-
rungsleistungennachBuchstabeberzieltwerden,

d) die, soweitsie nichtzu den EinkünftenimSinne
der Nummern3 und4 gehören,durch künstleri-
sche,sportliche,artistischeoderähnlicheDarbie-
tungenimInlandoderdurchderenVerwertungim
Inlanderzieltwerden,einschließlichder Einkünfte
aus anderenmit diesenLeistungen.zusammen-
hängendenLeistungen,unabhängigdavon,wem
dieEinnahmenzufließen,

e) die unterden Voraussetzungendes & 17 erzielt
werden, wenn es sich um Anteile an einer Kapital-
gesellschafthandelt,die ihrenSitz oder ihreGe-
schäftsleitungimInlandhat,oder

f) die, soweitsie nichtzu den Einkünftenim Sinne
des Buchstabena gehören,durch Veräußerung
von unbeweglichemVermögen,Sachinbegriffen
oderRechtenimSinnederNummer6 erzieltwer-
den. ?Als Einkünfteaus Gewerbebetriebgelten
auchdieEinkünfteausTätigkeitenimSinnedieses
Buchstabens,dievoneinerKörperschaftohneSitz
oderGeschäftsleitungimInlanderzieltwerden,die
einerinländischenKapitalgeselischaftodersonsti-
gen juristischenPersondes privatenRechts,die
nach den Vorschriftendes Handelsgesetzbuchs
zur Führungvon Büchernverpflichtetist, gleich-
steht;

EinkünfteausselbständigerArbeit($18),dieimInland
ausgeübtoderverwertetwirdoderwordenist;
EinkünfteausnichtselbständigerArbeit($19),die im
Inlandausgeübtoderverwertetwirdoderwordenist,
undEinkünfte,dieaus inländischenöffentlichenKas-
seneinschließlichderKassendesBundeseisenbahn-
vermögensund der DeutschenBundesbankmit
Rücksicht auf ein gegenwärtigesoder früheres
Dienstverhältnisgewährtwerden,ohnedaßeinZah-
lungsanspruchgegenüberder inländischenöffent-
lichenKassebestehenmuß;
EinkünfteausKapitalvermögenimSinnedes
a) 8 20 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 und 6, wenn der Schuldner

Wohnsitz,GeschäftsleitungoderSitzimInlandhat
oder wenn es sich in den Fällen des $ 44 Abs. 1
Satz4 Nr.1BuchstabeaDoppelbuchstabebbum
ausländischeErträgeimSinneder 88 17 und 18
des Auslandinvestment-Gesetzeshandelt; dies
gilt auch für Erträgeaus Wandelanleihenund
Gewinnobligationen;diesgilt außerin den Fällen
des$44Abs. 1Satz4 Nr.1 Buchstabea Doppel-
buchstabebbdiesesGesetzesnichtindenFällen
des8 37a,des$38b,des$43ainVerbindungmit
&38bunddes$44Satz1bis3desGesetzesüber
Kapitalanlagegesellschaften;

b) 820Abs. 1Nr.3;
c) 820Abs. 1Nr.5und7,wenn

aa) das Kapitalvermögendurch inländischen
Grundbesitz,durch inländischeRechte,die
den Vorschriftendes bürgerlichenRechts
über Grundstücke unterliegen, oder durch



Schiffe,die inein inländischesSchiffsregister
eingetragensind, unmittelbaroder mittelbar
gesichertist.AusgenommensindZinsenaus
Anleihenund Forderungen,die in ein öffent-
lichesSchuldbucheingetragenoderüberdie
Sammelurkundenim Sinne des $ 9a des
Depotgesetzesoder Teilschuldverschreibun-
genausgegebensind,oder

bb) das Kapitalvermögenaus Genußrechtenbe-
steht,die nichtin $ 20Abs. 1 Nr. 1 genannt
sind,oder

cc) KapitalerträgeimSinnedes$43Abs. 1Satz1
Nr.7BuchstabeaundNummer8sowieSatz2
voneinemSchuldnerodervoneineminländi-
schenKreditinstitutimSinnedes8 43Abs. 1
Satz 1 Nr. 7 Buchstabeb gegenAushändi-
gung der Zinsscheineeinem anderen als
einemausländischenKreditinstitutausgezahlt
oder gutgeschriebenwerden und die Teil-
schuldverschreibungennicht von dem
SchuldneroderdeminländischenKreditinsti-
tutverwahrtwerden.

2820Abs.2giltentsprechend;
6. Einkünfteaus Vermietungund Verpachtung($ 21),

wenndasunbeweglicheVermögen,dieSachinbegriffe
oder Rechte im Inlandbelegenoder in ein inländi-
sches öffentlichesBuch oder Registereingetragen
sindoderin einerinländischenBetriebsstätteoder in
eineranderenEinrichtungverwertetwerden;

7. sonstigeEinkünfteimSinnedes$22Nr.1,soweitsie
demSteuerabzugunterworfenwerden;

8. sonstigeEinkünfteimSinnedes822Nr.2, soweites
sich um Spekulationsgeschäftemit inländischen
Grundstücken,mit inländischenRechten,die den
Vorschriftendes bürgerlichenRechts über Grund-
stückeunterliegen,odermitAnteilenanKapitalgesell-
schaftenmitGeschäftsleitungoderSitz imInlandbei
wesentlicherBeteiligungim Sinnedes $ 17Abs. 1
Satz4 handelt;$ 23Abs. 1 Satz2 undAbs. 2 istan-
zuwenden;

8a. sonstigeEinkünfteimSinnedes$22Nr.4;
9. sonstigeEinkünfteimSinnedes$22Nr.3,auchwenn

sie bei AnwendungdieserVorschrifteineranderen
Einkunftsartzuzurechnenwären,soweites sich um
Einkünfteaus der NutzungbeweglicherSachen im
InlandoderausderÜberlassungderNutzungoder
des Rechtsauf Nutzungvon gewerblichen,techni-
schen, wissenschaftlichenund ähnlichenErfahrun-
gen, Kenntnissenund Fertigkeiten,z.B. Plänen,
MusternundVerfahren,handelt,dieimInlandgenutzt
werdenoderwordensind;dies gilt nicht,soweites
sichumsteuerpflichtigeEinkünfteimSinnederNum-
mern1bis8handelt.

(2)ImAuslandgegebeneBesteuerungsmerkmaleblei-
ben außer Betracht,soweit bei ihrerBerücksichtigung
inländischeEinkünfteimSinnedesAbsatzes1nichtange-
nommenwerdenkönnten.
(3)'Bei Schiffahrt-und Luftfahrtunternehmensind die

EinkünfteimSinnedesAbsatzes1Nr.2 Buchstabeb mit
5 vom Hundert der für diese Beförderungsleistungen
vereinbartenEntgelteanzusetzen.?Dasgilt auch,wenn
solche Einkünftedurch eine inländischeBetriebsstätte
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odereineninländischenständigenVertretererzieltwerden
(Absatz1Nr.2 Buchstabea).°DasgiltnichtindenFällen
desAbsatzes1Nr.2 Buchstabec odersoweitdas deut-
scheBesteuerungsrechtnacheinemAbkommenzurVer-
meidungder Doppelbesteuerungohne Begrenzungdes
Steuersatzesaufrechterhaltenbleibt.
(4) ‘Abweichendvon Absatz 1 Nr. 2 sind Einkünfte

steuerfrei,dieeinbeschränktSteuerpflichtigermitWohn-
sitz oder gewöhnlichemAufenthaltin einemausländi-
schenStaatdurchdenBetriebeigenerodergecharterter
Schiffeoder Luftfahrzeugeaus einemUnternehmenbe-
zieht,dessenGeschäftsleitungsichindemausländischen
Staat befindet.”Voraussetzungfür die Steuerbefreiung
ist, daß dieserausländischeStaatSteuerpflichtigenmit
Wohnsitzoder gewöhnlichemAufenthaltim Geltungs-
bereichdiesesGesetzeseineentsprechendeSteuerbe-
freiungfürderartigeEinkünftegewährtunddaßdas Bun-
desministeriumfür Verkehr die Steuerbefreiungnach
Satz1fürverkehrspolitischunbedenklicherklärthat.

850
SondervorschriftenfürbeschränktSteuerpflichtige
(1) 'BeschränktSteuerpflichtigedürfen Betriebsaus-

gaben($4 Abs. 4 bis 8)oderWerbungskosten(89) nur
insoweitabziehen,als siemit inländischenEinkünftenin
wirtschaftlichemZusammenhangstehen.?$10Abs.1Nr.5
ist anzuwenden.°$10d ist nuranzuwenden,wennVer-
lusteinwirtschaftlichemZusammenhangmitinländischen
Einkünftenstehenundsich ausUnterlagenergeben,die
imInlandaufbewahrtwerden.‘$34 istnurinsoweitanzu-
wenden,als er sich auf Gewinneaus der Veräußerung
einesland-undforstwirtschaftlichenBetriebs(814),eines
Gewerbebetriebs($ 16),einerwesentlichenBeteiligung
($ 17)oderaufVeräußerungsgewinneimSinnedes $ 18
Abs.3 bezieht.°DieübrigenVorschriftender8$10und34
unddie889a,10c,16Abs.4,$20Abs.4,8824a,32,32a
Abs.6,8832d,33,33a,33bund33csindnichtanzuwen-
den.AbweichendvonSatz5 sindbeibeschränktsteuer-
pflichtigenArbeitnehmern,die Einkünfteaus nichtselb-
ständigerArbeitimSinnedes$ 49Abs. 1Nr.4 beziehen,
&9aSatz1Nr. 1 Buchstabea,$ 10cAbs. 1mitderMög-
lichkeit, die tatsächlichen Aufwendungen im Sinne des
& 10Abs. 1 Nr. 5 und des $ 10b nachzuweisen,sowie
& 10cAbs. 2 und3 ohneMöglichkeit,die tatsächlichen
Aufwendungennachzuweisen,anzuwenden.’DieJahres-
undMonatsbeträgederPauschalennach$9aSatz1Nr. 1
Buchstabea und$ 10cAbs. 1 bis3 ermäßigensichzeit-
anteilig,wennEinkünfteimSinnedes $ 49 Abs. 1 Nr. 4
nichtwährendeinesvollenKalenderjahrsoderKalender-
monatszugeflossensind.
(2)‘Bei Einkünften,die demSteuerabzugunterliegen,

undbeiEinkünftenimSinnedes $ 20Abs. 1Nr. 5 und7
ist für beschränktSteuerpflichtigeeinAusgleichmitVer-
lustenaus anderenEinkunftsartennicht zulässig.?Ein-
künfteimSinnedes Satzes 1 dürfenbei einemVerlust-
abzug($10d)nichtberücksichtigtwerden.
(3)"DieEinkommensteuerbemißtsich bei beschränkt

Steuerpflichtigen,dieveranlagtwerden,nach$32aAbs.1.
2DieEinkommensteuerbeträgtmindestens25 vomHun-
dert des Einkommens;dies gilt nicht in den Fällendes
Absatzes1Satz6.
(4)(weggefallen)



(5)"DieEinkommensteuerfürEinkünfte,diedemSteuer-
abzugvomArbeitsiohnodervomKapitalertragoderdem
Steuerabzugauf Grund des $ 50a unterliegen,gilt bei
beschränktSteuerpflichtigendurchden Steuerabzugals
abgegolten.?$36Abs. 2 Satz2 Nr.3 ist nichtanzuwen-
den.°DieSätze1 und2 geltennicht,wenndie Einkünfte
Betriebseinnahmeneines inländischenBetriebs sind.
“Satz1giltnicht,wenn
1. nachträglichfestgestelltwird,daß die Voraussetzun-

gen der unbeschränktenEinkommensteuerpflichtim
Sinnedes $ 1Abs.2 oder3oderdes$ 1anichtvorge-
legenhaben;$39Abs.5aistsinngemäßanzuwenden;

2. einbeschränktsteuerpflichtigerArbeitnehmer,derEin-
künfteausnichtselbständigerArbeitimSinnedes$49
Abs. 1 Nr.4 beziehtundStaatsangehörigereinesMit-
gliedstaatesderEuropäischenUnionodereinesStaa-
tesist,aufdendasAbkommenüberdenEuropäischen
WirtschaftsraumAnwendungfindet,und imHoheits-
gebiet eines dieser Staaten seinen Wohnsitzoder
gewöhnlichenAufenthalthat, eine Veranlagungzur
Einkommensteuerbeantragt.?IndiesemFallwirdeine
Veranlagungdurchdas Betriebsstättenfinanzamt,das
dieBescheinigungnach$39dAbs. 1Satz3erteilthat,
nach$ 46 Abs. 2 Nr. 8 durchgeführt.®Beimehreren
Betriebsstättenfinanzämternist das Betriebsstätten-
finanzamtzuständig,in dessenBezirkderArbeitneh-
mer zuletztbeschäftigtwar. ‘Bei Arbeitnehmernmit
SteuerklasseVI ist das Betriebsstättenfinanzamtzu-
ständig, in dessen Bezirk der Arbeitnehmerzuletzt
unterAnwendungder Steuerklasse| beschäftigtwar.
Absatz 1Satz7 istnichtanzuwenden.°Einkünfte,die
demSteuerabzugvomKapitalertragoderdemSteuer-
abzugaufGrunddes$ 50aunterliegen,werdennurim
Rahmendes$32bberücksichtigt;oder

3. ein beschränktSteuerpflichtiger,dessen Einnahmen
demSteuerabzugnach850aAbs.4Nr.1oder2unter-
liegen,dievölligeoderteilweiseErstattungdereinbe-
haltenenund abgeführtenSteuerbeantragt.?DieEr-
stattungsetztvoraus,daßdiemitdiesenEinnahmenin
unmittelbaremwirtschaftlichenZusammenhangste-
henden Betriebsausgabenoder Werbungskosten
höhersind als die Hälfteder Einnahmen.°’DieSteuer
wirderstattet,soweitsie 50 vomHundertdes Unter-
schiedsbetragszwischendenEinnahmenundmitdie-
sen in unmittelbaremwirtschaftlichemZusammen-
hang stehendenBetriebsausgabenoder Werbungs-
kostenübersteigt,im FalleeinerVeranstaltungsreihe
erstnachderenAbschluß.“DerAntragistbiszumAb-
lauf des Kalenderjahrs,das dem Kalenderjahrdes
Zuflussesder Vergütungfolgt, nach amtlichvorge-
schriebenem Muster beim Bundesamt für Finanzen zu
stellenundzuunterschreiben;dieBescheinigungnach
850aAbs.5Satz7 istbeizufügen.‘ÜberdenInhaltdes
Erstattungsantragsund den Erstattungsbetragkann
das Bundesamtfür FinanzendemWohnsitzstaatdes
beschränktSteuerpflichtigenAuskunftgeben.*Abwei-
chendvon$ 117Abs.4 derAbgabenordnungisteine
Anhörungdes Beteiligtennichterforderlich."Mitdem
ErstattungsantraggiltdieZustimmungzurAuskunftan
den Wohnsitzstaatals erteilt.Das Bundesamtfür
Finanzen erläßt über den Steuererstattungsbetrag
einenSteuerbescheid.
(6)$ 34c Abs. 1 bis 3 ist bei Einkünftenaus Land-

und Forstwirtschaft,Gewerbebetrieboderselbständiger

Arbeit,fürdie imInlandeinBetriebunterhaltenwird,ent-
sprechend anzuwenden, soweit darin nicht Einkünfte aus
einemausländischenStaatenthaltensind,mitdenender
beschränktSteuerpflichtigedort in einem der unbe-
schränktenSteuerpflichtähnlichen Umfang zu einer
SteuervomEinkommenherangezogenwird.
(7)DieoberstenFinanzbehördender Länderoder die

von ihnen beauftragtenFinanzbehördenkönnen mit
Zustimmungdes Bundesministeriumsder Finanzendie
Einkommensteuerbei beschränktSteuerpflichtigenganz
oderzumTeilerlassenoder ineinemPauschbetragfest-
setzen, wenn es aus volkswirtschaftlichenGründen
zweckmäßigist oder eine gesonderteBerechnungder
Einkünftebesondersschwierigist.

850a
Steuerabzugbei beschränktSteuerpflichtigen

(1) Bei beschränktsteuerpflichtigenMitgliederndes
Aufsichtsrats(Verwaltungsrats)von inländischenAktien-
gesellschaften,Kommanditgesellschaftenauf Aktien,
Berggewerkschaften,Gesellschaftenmit beschränkter
HaftungundsonstigenKapitalgesellschaften,Genossen-
schaftenund Personenvereinigungendes privatenund
des öffentlichenRechts, bei denen die Gesellschafter
nichtals Unternehmer(Mitunternehmer)anzusehensind,
unterliegendieVergütungenjederArt,die ihnenvonden
genanntenUnternehmungenfür die Überwachungder
Geschäftsführunggewährtwerden (Aufsichtsratsvergü-
tungen),demSteuerabzug(Aufsichtsratsteuer).
(2)DieAufsichtsratsteuerbeträgt30 vomHundertder

Aufsichtsratsvergütungen.
(3) 'DemSteuerabzugunterliegtder volle Betragder

AufsichtsratsvergütungohnejedenAbzug.?WerdenRei-
sekosten(TagegelderundFahrtausiagen)besondersge-
währt,so gehörensie zu den Aufsichtsratsvergütungen
nur insoweit,als sie die tatsächlichenAuslagenüber-
steigen.
(4)'DieEinkommensteuerwirdbei beschränktSteuer-

pflichtigenimWegedesSteuerabzugserhoben
1. beiEinkünften,diedurchkünstlerische,sportliche,arti-

stische oder ähnlicheDarbietungenim Inlandoder
durch deren Verwertungim Inland erzieltwerden,
einschließlichder Einkünfteaus anderenmit diesen
LeistungenzusammenhängendenLeistungen,unab-
hängigdavon,wem die Einnahmenzufließen($ 49
Abs.1Nr.2 Buchstabed),

2. bei Einkünftenaus der Ausübungoder Verwertung
einerTätigkeitalsKünstler,Berufssportier,Schriftstel-
ler, Journalistoder Bildberichterstattereinschließlich
solcherTätigkeitenfürdenRundfunkoderFernsehfunk
($49Abs. 1 Nr.2 bis 4),es sei denn,es handeltsich
um Einkünfteaus nichtselbständigerArbeit,die dem
SteuerabzugvomArbeitslohnnach$ 38Abs. 1Satz1
Nr.1 unterliegen,

3. bei Einkünften,die aus Vergütungenfür die Nutzung
beweglicherSachenoderfürdieÜberlassungderNut-
zungoderdes RechtsaufNutzungvonRechten,ins-
besondere von Urheberrechtenund gewerblichen
Schutzrechten,von gewerblichen,technischen,wis-
senschaftlichenundähnlichenErfahrungen,Kenntnis-
sen und Fertigkeiten,z.B. Plänen,MusternundVer-
fahren,herrühren(849Abs.1Nr.2,3, 6 und9).



Der Steuerabzugbeträgt25vomHundertderEinnahmen.
°DemSteuerabzugunterliegtdervolleBetragderEinnah-
men einschließlich der Beträge im Sinne des 8 3 Nr. 13
und 16.“Abzüge,z.B. für Betriebsausgaben,Werbungs-
kosten,SonderausgabenundSteuern,sindnichtzulässig.
(5) 'Die Steuerentstehtin demZeitpunkt,in demdie

Aufsichtsratsvergütungen(Absatz1) oder die Vergütun-
gen (Absatz 4) dem Gläubiger der Aufsichtsratsvergütun-
genoderderVergütungenzufließen.?IndiesemZeitpunkt
hatderSchuldnerderAufsichtsratsvergütungenoderder
Vergütungenden Steuerabzugfür Rechnungdes be-
schränktsteuerpflichtigenGläubigers(Steuerschuldner)
vorzunehmen.®Erhatdie innerhalbeinesKalenderviertel-
jahrs einbehaltene Steuer jeweils bis zum 10. des dem
KalendervierteljahrfolgendenMonatsan das für ihnzu-
ständigeFinanzamtabzuführen.*DerbeschränktSteuer-
pflichtige ist beim Steuerabzugvon Aufsichtsratsver-
gütungenoder von VergütungenSteuerschuldner.°Der
Schuldnerder Aufsichtsratsvergütungenoder der Ver-
gütungenhaftetaberfürdieEinbehaltungundAbführung
der Steuer.*DerSteuerschuldnerwird nur in Anspruch
genommen,
1. wennder SchuldnerderAufsichtsratsvergütungoder

derVergütungendiesenichtvorschriftsmäßiggekürzt
hatoder

2. wennder beschränktsteuerpflichtigeGläubigerweiß,
daßder SchuldnerdieeinbehalteneSteuernichtvor-
schriftsmäßigabgeführthat,unddiesdemFinanzamt
nichtunverzüglichmitteilt.

’Der Schuldner der Vergütungenist verpflichtet,dem
beschränktsteuerpflichtigenGläubigeraufVerlangendie
folgenden Angaben nach amtlich vorgeschriebenem
Musterzubescheinigen:
1. den Namen und die Anschrift des beschränkt steuer-

pflichtigenGläubigers;
2. dieArtderTätigkeitundHöhederVergütungin Deut-

scheMark;
3. den Zahlungstag;
4. denBetragdereinbehaltenenundabgeführtenSteuer

nach$50aAbs.4;
5. dasFinanzamt,andasdieSteuerabgeführtwordenist.
(6) Durch Rechtsverordnungkann bestimmtwerden,

daßbeiVergütungenfürdieNutzungoderdas Rechtauf
Nutzungvon Urheberrechten(Absatz4 Nr. 3),wenndie
VergütungennichtunmittelbarandenGläubiger,sondern
an einen Beauftragtengeleistetwerden,an Stelle des
SchuldnersderVergütungderBeauftragtedieSteuerein-
zubehaltenundabzuführenhatundfürdie Einbehaltung
undAbführunghaftet.
(7)'Das Finanzamtkannanordnen,daßder Schuldner

derVergütungfürRechnungdesbeschränktsteuerpflich-
tigenGläubigers(Steuerschuldner)dieEinkommensteuer
vonbeschränktsteuerpflichtigenEinkünften,soweitdiese
nichtbereitsdemSteuerabzugunterliegen,imWegedes
Steuerabzugseinzubehaltenund abzuführenhat, wenn
dieszurSicherstellungdesSteueranspruchszweckmäßig
ist.’DerSteuerabzugbeträgt25vomHundertdergesam-
ten Einnahmen,solangeder beschränktsteuerpflichtige
Gläubigernichtglaubhaftmacht,daßdievoraussichtlich
geschuldeteSteuerniedrigerist. ’Absatz5 Satz 1, 2, 4
und5giltentsprechend.*850Abs.5Satz1istnichtanzu-
wenden.
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IX.SonstigeVorschriften,Bußgeld-,
Ermächtigungs-undSchlußvorschriften

850b
Prüfungsrecht

'Die Finanzbehörden sind berechtigt, Verhältnisse, die
für die Anrechnungoder Vergütungvon Körperschaft-
steuer oder für die Anrechnung oder Erstattung von Kapi-
talertragsteuersowiefür die Nichtvornahmedes Steuer-
abzugsvon BedeutungsindoderderAufklärungbedür-
fen, bei den am VerfahrenBeteiligtenzu prüfen.?Die
88193bis203derAbgabenordnunggeltensinngemäß.

850c
Wertminderung

vonAnteilendurchGewinnausschüttungen
(1) 'Hat ein zur Anrechnungvon Körperschaftsteuer

berechtigterSteuerpflichtigereinenAnteilaneinerindem
ZeitpunktdesErwerbsoderindemZeitpunktderGewinn-
minderungunbeschränktsteuerpflichtigenKapitalgesell-
schaftvon einemnichtanrechnungsberechtigtenAnteils-
eigneroder von einemSondervermögenim Sinne des
8 38, des $ 43a oder des 8 44 des Gesetzes über Kapital-
anlagegesellschaftenerworben,sind Gewinnminderun-
gen,die
1. durchdenAnsatzdesniedrigerenTeilwertsoder
2. durch Veräußerung oder Entnahmedes Anteils
im Jahr des Erwerbsoder in einemder folgendenneun
Jahre entstehen,bei der Gewinnermittlungnichtzu be-
rücksichtigen,soweitderAnsatzdesniedrigerenTeilwerts
oderdiesonstigeGewinnminderungnuraufGewinnaus-
schüttungenoderauforganschaftlicheGewinnabführun-
genzurückgeführtwerdenkannunddieGewinnminderun-
geninsgesamtdenSperrbetragimSinnedesAbsatzes4
nichtübersteigen.?AlsErwerbimSinnedes Satzes1 gilt
auch die Vermögensmehrungdurch verdeckteEinlage
desAnteils,nichtaberder Erbanfalloderdas Vermächt-
nis.
(2)Setztdie KapitalgesellschaftnachdemErwerbdes

Anteils ihr Nennkapital herab, ist Absatz 1 sinngemäß
anzuwenden,soweitfür Leistungenan denSteuerpflich-
tigenverwendbaresEigenkapitalimSinnedes$29Abs.3
desKörperschaftsteuergesetzesalsverwendetgilt.
(3) ‘Wird die Kapitalgesellschaft im Jahr des Erwerbs

oderineinemderfolgendenneunJahre aufgelöstundab-
gewickelt,erhöhtsichderhierdurchentstehendeGewinn
des Steuerpflichtigen um den Sperrbetrag. ?Das gleiche
gilt, wenn die Abwicklungder Gesellschaftunterbleibt,
weil über ihr Vermögendas Konkursverfahreneröffnet
wordenist.
(4) 'Sperrbetrag ist der Unterschiedsbetrag zwischen

den Anschaffungskostenund demNennbetragdes An-
teils.?HatderErwerberkeineAnschaffungskosten,trittan
derenStellederfürdiesteuerlicheGewinnermittlungmaß-
gebendeWert.®DerSperrbetragverringertsich, soweit
eine Gewinnminderung nach Absatz 1 nicht anerkannt
wordenist.‘In denFällenderKapitalherabsetzungsowie
der Auflösungder Kapitalgesellschafterhöht sich der
Sperrbetrag um den Teil des Nennkapitals, der auf den
erworbenen Anteil entfällt und im Zeitpunkt des Erwerbs
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nach $ 29 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes zum
verwendbarenEigenkapitalder Kapitalgesellschaftge-
hört.
(5)"WirdeinAnteilaneinerunbeschränktsteuerpflich-

tigenKapitalgesellschaftzu Bruchteilenoderzurgesam-
tenHanderworben,geltendieAbsätze1bis4 sinngemäß,
soweitdieGewinnminderungenanteiligaufanrechnungs-
berechtigteSteuerpflichtigeentfallen.?Satz1 gilt sinn-
gemäßfür anrechnungsberechtigtestilleGesellschafter,
dieMitunternehmersind.
(6) ‘Wird ein nichtanrechnungsberechtigterAnteils-

eignermit einemAnteilan einerKapitalgesellschaftan-
rechnungsberechtigt,sind die Absätze1 bis 5 insoweit
sinngemäßanzuwenden.?Gehörtder Anteil zu einem
Betriebsvermögen,trittan die Stelleder Anschaffungs-
kostenderWert,mitdemderAnteilnachdenVorschriften
überdie steuerlicheGewinnermittiungin einerBilanzzu
demZeitpunktanzusetzenwäre,indemdieAnrechnungs-
berechtigungeintritt.
(7) 'Bei einemAnteilan einerKapitalgesellschaft,die

unmittelbarodermittelbareinenAnteilimSinnedesAb-
satzes 1 erworbenhat, sind Gewinnminderungen,die
durchden Ansatzdes niedrigerenTeilwertsoder durch
dieVeräußerungoderEntnahmedesAnteilsoderbeiAuf-
lösungoderHerabsetzungdes NennkapitalsderKapital-
gesellschaftentstehen,beiderGewinnermittlungnichtzu
berücksichtigen,soweitderAnsatzdes niedrigerenTeil-
wertsoderdiesonstigeGewinnminderungdaraufzurück-
zuführenist, daß Gewinnausschüttungenim Sinne des
Absatzes1 weitergeleitetwordensind. ?DieAbsätze 1
bis6geltenentsprechend.
(8)"BeiRechtsnachfolgerndes anrechnungsberechtig-

tenSteuerpflichtigen,diedenAnteilinnerhalbdes inAb-
satz 1 bezeichnetenZeitraumserworbenhaben, sind
währendder RestdauerdiesesZeitraumsdie Absätze1
bis 7 sinngemäßanzuwenden.?Dasgleichegiltbeijeder
weiterenRechtsnachfolge.
(9)DieAbsätze1 bis 7 sind nichtanzuwenden,wenn

die Anschaffungskostender im Veranlagungszeitraum
erworbenenAnteilehöchstens100000 DeutscheMark
betragen.
(10)WerdendieAnteileüberdie Börseerworben,sind

die Absätze1 bis 9 nuranzuwenden,soweitnicht$ 36
Abs.2Nr.3Satz4Buchstabeganzuwendenistund
a) zwischendemErwerbderAnteileundderVeräußerung

dieser oder gleichartigerAnteile nicht mindestens
10TageliegenundderGewinnverwendungsbeschluß
derausschüttendenKapitalgesellschaftindiesenZeit-
raumfälltoder

b) dieodergleichartigeAnteileunmittelbarodermittelbar
zu Bedingungenrückveräußertwerden,diealleinoder
imZusammenhangmitanderenVereinbarungendazu
führen,daßdasKursrisikobegrenztistoder

c) die Gegenleistungfür den Erwerbder Anteileganz
oder teilweisein der Verpflichtungzur Übertragung
nichtodernichtvolldividendenberechtigterAktienbe-
steht,

es sei denn,derErwerbermachtglaubhaft,daßderVer-
äußerer,bei mittelbaremErwerbüberzwischengeschal-
teteVeräußererjederVeräußerer,anrechnungsberechtigt
ist.

850d
BesonderheitenimFall

vonDoppelbesteuerungsabkommen
(1)"KönnenEinkünfte,diedemSteuerabzugvomKapi-

talertragoder dem Steuerabzugauf Grund des $ 50a
unterliegen,nach$ 44dodernacheinemAbkommenzur
VermeidungderDoppelbesteuerungnichtodernurnach
einemniedrigerenSteuersatzbesteuertwerden,so sind
die Vorschriftenüber die Einbehaltung,Abführungund
AnmeldungderSteuerdurchdenSchuldnerder Kapital-
erträgeoderVergütungenimSinnedes$ 50aungeachtet
des$ 44dunddesAbkommensanzuwenden.?Unberührt
bleibtder Anspruchdes Gläubigersder Kapitalerträge
oderVergütungenaufvölligeoderteilweiseErstattungder
einbehaltenenundabgeführtenSteuer;derAnspruchist
durchAntragnachamtlichvorgeschriebenemVordruck
geltendzumachen.°FürdieErstattungderKapitalertrag-
steuergilt$45entsprechend.‘DerSchuldnerkannsichim
Haftungsverfahrennichtauf die Rechtedes Gläubigers
ausdemAbkommenberufen.
(1a) Eine ausländischeGesellschafthat keinenAn-

spruchaufSteuerentlastung(Steuerbefreiungoder-ermä-
Bigungnach$ 44dodernacheinemAbkommenzurVer-
meidungderDoppelbesteuerung),soweitPersonenan ihr
beteiligtsind,denendieSteuerentlastungnichtzustände,
wennsie die Einkünfteunmittelbarerzielten,und für die
Einschaltungder ausländischenGesellschaftwirtschaft-
licheodersonstbeachtlicheGründefehlenundsiekeine
eigeneWirtschaftstätigkeitentfaltet.
(2)'DerGläubigerderKapitalerträgeoderVergütungen

imSinnedes$50ahataufamtlichvorgeschriebenemVor-
druck durch eine Bestätigungder für ihn zuständigen
Steuerbehördedes anderenStaatesnachzuweisen,daß
erdortansässigist.Das BundesministeriumderFinanzen
kann im Einvernehmenmit den obersten Finanzbehörden
der Länder erleichterteVerfahren oder vereinfachteNach-
weise zulassen.
(3)'IndenFällendes$ 44dunddes$ 50aAbs. 4 kann

derSchuldnerdenSteuerabzugnachMaßgabedes$44d
oderdesAbkommensunterlassenodernacheinemnied-
rigerenSteuersatzvornehmen,wenndas Bundesamtfür
FinanzenaufAntragbescheinigt,daß die Voraussetzun-
gendafürvorliegen(Freisteliungsverfahren);das giltauch
beiKapitalerträgen,dieeinernacheinemAbkommenzur
VermeidungderDoppelbesteuerungimanderenVertrags-
staatansässigenKapitalgesellschaft,dieamNennkapital
einerunbeschränktsteuerpflichtigenKapitalgesellschaft
im Sinnedes $ 1 Abs. 1 Nr. 1 des Körperschaftsteuer-
gesetzesin demin $ 8bAbs. 5 des Körperschaftsteuer-
gesetzesfestgelegtenUmfangunmittelbarbeteiligtistund
imStaatihrerAnsässigkeitdenSteuernvomEinkommen
oderGewinnunterliegt,ohnedavonbefreitzu sein,von
der unbeschränktsteuerpflichtigenKapitalgesellschaft
zufließen.®DieFreistellungnachSatz1kannindenFällen
des $ 50aAbs. 4 vonderBedingungabhängiggemacht
werden,daßdieErfüllungderVerpflichtungennach$ 50a
Abs. 5 nachgewiesenwird, soweitdie Vergütungenan
anderebeschränktSteuerpflichtigeweitergeleitetwerden.
’Das Freistellungsverfahrenist in den Fällendes $ 50a
Abs.4auchanzuwenden,wenndasBundesamtfürFinan-
zendenSchuldneraufAntraghierzuallgemeinermächtigt
(Kontrollmetdeverfahren).“DieErmächtigungnachSatz3
kanninFällengeringersteuerlicherBedeutungerteiltund
die Freistellungnachden Sätzen1 und3 kannmitAuf-



lagenverbundenwerden.°EinerBestätigungnach Ab-
satz2 Satz 1 bedarfes imKontrolimeldeverfahrennicht.
“inhaltder Auflagekanndie Angabedes Namens,des
Wohnortesoder des Ortes des Sitzes oder der Ge-
schäftsleitungdesSchuldnersunddesGläubigers,derArt
derVergütung,des BruttobetragsunddesZeitpunktsder
Zahlungensowiedes einbehaltenenSteuerbetragssein.
"MitdemAntragaufTeilnahmeam Kontrollmeldeverfah-
rengiltdieZustimmungdesGläubigersunddesSchuld-
ners zur Weiterleitungder Angabendes Schuldnersan
denWohnsitz-oder Sitzstaatdes Gläubigersals erteilt.
®DieBescheinigungoderdieErmächtigungnachdenSät-
zen 1 und 3 ist als Belegaufzubewahren."Bestehende
Anmeldeverpflichtungenbleibenunberührt.
(4)WerdenEinkünfteimSinnedes849Abs. 1Nr.4aus

einer Kasse einer juristischenPerson des öffentlichen
RechtsimSinnederVorschrifteinesAbkommenszurVer-
meidungder Doppelbesteuerungüber den öffentlichen
Dienstgewährt,so istdieseVorschriftbeiBesteheneines
DienstverhältnissesmiteineranderenPersoninderWeise
auszulegen,daß dieVergütungenfür der erstgenannten
PersongeleisteteDienstegezahltwerden,wennsieganz
oderimwesentlichenausöffentlichenMittelnaufgebracht
werden.

&50e
Bußgeldvorschriften

(1)Ordnungswidrighandelt,wervorsätzlichoderleicht-
fertigentgegen$ 45dAbs. 1Satz 1eineMitteilungnicht,
nicht richtig, nicht vollständigoder nicht rechtzeitig
abgibt.
(2)DieOrdnungswidrigkeitkannmiteinerGeldbußebis

zuzehntausendDeutscheMarkgeahndetwerden.

851
Ermächtigung

(1)Die Bundesregierungwird ermächtigt,mitZustim-
mungdesBundesrates
1. zur DurchführungdiesesGesetzesRechtsverordnun-

genzu erlassen,soweitdieszurWahrungderGleich-
mäßigkeitbei der Besteuerung,zur Beseitigungvon
UnbilligkeiteninHärtefällen,zurSteuerfreistellungdes
Existenzminimumsoder zur Vereinfachungdes Be-
steuerungsverfahrenserforderlichist,undzwar:
a) über die Abgrenzungder Steuerpflicht,die Be-

schränkungder Steuererklärungspflichtauf die
Fälle, in denen eine Veranlagungin Betracht
kommt,überdiedenEinkommensteuererklärungen
beizufügendenUnterlagenundüberdieBeistands-
pflichtenDritter,

b) überdie ErmittlungderEinkünfteunddie Feststel-
lung des Einkommenseinschließlichder abzugs-
fähigenBeträge,

c) überdieHöhevonbesonderenBetriebsausgaben-
Pauschbeträgenfür Gruppenvon Betrieben,bei
denen hinsichtlichder Besteuerungsgrundiagen
annäherndgleicheVerhältnissevorliegen,wennder
SteuerpflichtigeEinkünfte aus Gewerbebetrieb
($ 15) oder selbständigerArbeit ($ 18)erzielt,in
Höhe eines Vomhundertsatzesder Umsätze im
Sinne des $ 1 Abs. 1 Nr. 1 des Umsatzsteuergeset-
zes; Umsätze aus der Veräußerung von Wirt-

schaftsgüterndes Anlagevermögenssind nichtzu
berücksichtigen.?EinenbesonderenBetriebsaus-
gaben-Pauschbetragdürfen nur Steuerpflichtige
in Anspruch nehmen, die ihren Gewinn durch Ein-
nahme-Überschußrechnungnach$4Abs.3ermit-
tein.®BeiderFestlegungderHöhedesbesonderen
Betriebsausgaben-Pauschbetragsist der Zuord-
nungderBetriebeentsprechendder Klassifikation
derWirtschaftszweige,Fassungfür Steuerstatisti-
ken, Rechnungzu tragen.“Beider Ermittlungder
besonderenBetriebsausgaben-Pauschbeträgesind
alle Betriebsausgabenmit Ausnahmeder an das
Finanzamtgezahlten Umsatzsteuerzu berück-
sichtigen.Bei derVeräußerungoderEntnahmevon
Wirtschaftsgüterndes Anlagevermögenssind die
Anschaffungs-oder Herstellungskosten,vermin-
dertumdieAbsetzungenfürAbnutzungnach$ 7
Abs. 1oder4sowiedieVeräußerungskostenneben
dembesonderenBetriebsausgaben-Pauschbetrag
abzugsfähig.“Der Steuerpflichtigekann im fol-
gendenVeranlagungszeitraumzur Ermittlungder
tatsächlichen Betriebsausgaben übergehen.
"Wechseltder Steuerpflichtigezur Ermittlungder
tatsächlichenBetriebsausgaben,sind die abnutz-
barenWirtschaftsgüterdes Anlagevermögensmit
ihrenAnschaffungs-oderHerstellungskosten,ver-
mindertumdie Absetzungenfür Abnutzungnach
8 7Abs. 1 oder4, ineinlaufendzu führendesVer-
zeichnisaufzunehmen.°$4 Abs. 3 Satz 5 bleibt
unberührt.?NachdemWechselzur Ermittlungder
tatsächlichenBetriebsausgabenist eine erneute
Inanspruchnahmedes besonderenBetriebsausga-
ben-PauschbetragserstnachAblaufderfolgenden
vier Veranlagungszeiträumezulässig;die 88 140,
141derAbgabenordnungbleibenunberührt;

d) überdieVeranlagung,dieAnwendungderTarifvor-
schriftenund die Regelungder Steuerentrichtung
einschließlichderSteuerabzüge,

e) überdieBesteuerungderbeschränktSteuerpflich-
tigen einschließlich eines Steuerabzugs,

f) über eine Kurzveranlagungmit vereinfachterEr-
klärungund Ermittlungder Besteuerungsgrund-
lagen. ?Die Kurzveranlagung soll mit Wirkung ab
demVeranlagungszeitraum1997eingeführtwerden;

a) überdiesichausderAufhebungoderÄnderung
von Vorschriftendieses Gesetzes ergebenden
Rechtsfolgen,soweitdieszurWahrungderGleich-
mäßigkeitbei der Besteuerungoder zur Beseiti-
gungvon Unbilligkeitenin Härtefällenerforderlich
ist;

b) (weggefallen);
c) übereineBeschränkungdesAbzugsvonAusgaben

zurFörderungsteuerbegünstigterZweckeimSinne
des$ 10baufZuwendungenanbestimmteKörper-
schaften, Personenvereinigungenoder Vermö-
gensmassen,überdenAusschlußdesAbzugsvon
Mitgliedsbeiträgensowie über eine Anerkennung
gemeinnützigerZweckealsbesondersförderungs-
würdig;

d) überVerfahren,die in den Fällendes $ 38 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 den Steueranspruch der Bundesrepu-
blikDeutschlandsichernoderdiesicherstellen,daß
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e)

bei BefreiungenimAuslandansässigerLeiharbeit-
nehmer von der Steuer der Bundesrepublik
DeutschlandaufGrundvonAbkommenzurVermei-
dungderDoppelbesteuerungdieordnungsgemäße
BesteuerungimAuslandgewährleistetist. °Hierzu
kannnachMaßgabezwischenstaatlicherRegelun-
genbestimmtwerden,daß
aa) der Entieiherin demhierzunotwendigenUm-

fanganderartigenVerfahrenmitwirkt,
bb) ersichimHaftungsverfahrennichtaufdieFrei-

stellungsbestimmungendes Abkommensbe-
rufenkann,wennerseineMitwirkungspflichten
verletzt;

bis I)(weggefallen);

n)

güter des UmlaufvermögensausländischerHer-
kunft,derenPreisaufdemWeltmarktwesentlichen
SchwankungenunterliegtunddienachdemErwerb
wederbearbeitetnochverarbeitetwordensind,für
Wirtschaftsjahre,die vor dem 1. Januar 1990
enden,stattmit dem sich nach$ 6 Abs. 1 Nr. 2
ergebendenWertmiteinemWertangesetztwerden
können,der bis zu 20 vom Hundertunter den
AnschaffungskostenoderdemniedrigerenBörsen-
oder Marktpreis (Wiederbeschaffungspreis)des
Bilanzstichtags liegt. ?Fürdas ersteWirtschaftsjahr,
das nachdem31.Dezember1989endet,kannein
entsprechenderWertansatzbiszu 15vomHundert
undfür diedarauffolgendenWirtschaftsjahrebiszu
10 vom Hundertunter den Anschaffungskosten
oder dem niedrigerenBörsen- oder Marktpreis
(Wiederbeschaffungspreis)zugelassen werden.
®FürWirtschaftsgüter, für die das Land Berlin ver-
traglichdasmitderEinlagerungverbundenePreis-
risiko übernommenhat, ist ein Wertansatznach
Satz1oder2nichtzulässig;
überSonderabschreibungen
aa) imTiefbaubetriebdes Steinkohlen-,Pechkoh-

len-,Braunkohlen-undErzbergbauesbeiWirt-
schaftsgütem des Anlagevermögensunter
Tage und bei bestimmtenmit dem Gruben-
betriebunterTage in unmittelbaremZusam-
menhangstehenden,der Förderung,Seilfahrt,
Wasserhaltungund Wetterführungsowie der
Aufbereitungdes Minerals dienendenWirt-
schaftsgüten des Anlagevermögensüber
Tage,soweitdieWirtschaftsgüter
für die Errichtungvon neuenFörderschacht-
anlagen,auch in FormvonAnschlußschacht-
anlagen,
für die ErrichtungneuerSchächtesowie die
Erweiterungdes Grubengebäudesund den
durchWasserzuflüsseaus stilliegendenAnla-
genbedingtenAusbauderWasserhaltungbe-
stehenderSchachtanlagen,
für Rationalisierungsmaßnahmen in der Haupt-
schacht-, Blindschacht-,Strecken- und Ab-
bauförderung,imStreckenvortrieb,in derGe-
winnung,Versatzwirtschaft,Seilfahrt,Wetter-
führung und Wasserhaltungsowie in der
Aufbereitung,

für die ZusammenfassungvonmehrerenFör-
derschachtanlagenzu einereinheitlichenFör-
derschachtanlageund
fürdenWiederaufschlußstilliegenderGruben-
felderundFeldesteile,

bb) imTagebaubetriebdes Braunkohlen-undErz-
bergbauesbei bestimmtenWirtschaftsgütemn
des beweglichenAnlagevermögens(Gruben-
aufschluß,Entwässerungsanlagen,Großgeräte
sowie Einrichtungendes Grubenrettungs-
wesensundderErstenHilfeundimErzbergbau
auchAufbereitungsanlagen),die
für die ErschließungneuerTagebaue,auch in
FormvonAnschlußtagebauen,fürRationalisie-
rungsmaßnahmenbeilaufendenTagebauen,
beimÜbergangzumTieftagebaufür die Frei-
legungundGewinnungderLagerstätteund
für die Wiederinbetriebnahmestillgelegter
Tagebaue

von Steuerpflichtigen,die den Gewinnnach $ 5
ermitteln,vordem1.Januar 1990angeschafftoder
hergestelltwerden. ?Die Sonderabschreibungen
könnenbereitsfürAnzahlungenaufAnschaffungs-
kostenund für Teilherstellungskostenzugelassen
werden.®HatderSteuerpflichtigevordem1.Januar
1990die Wirtschaftsgüterbestelltoder mit ihrer
Herstellungbegonnen,so könnendie Sonderab-
schreibungenauch für nach dem 31. Dezember
1989und vor dem 1. Januar 1991angeschaffte
oder hergestellteWirtschaftsgütersowie für vor
dem 1. Januar 1991geleisteteAnzahlungenauf
Anschaffungskostenund entstandeneTeilherstel-
lungskosteninAnspruchgenommenwerden.‘Vor-
aussetzungfür die Inanspruchnahmeder Sonder-
abschreibungenist,daßdie Förderungswürdigkeit
derbezeichnetenVorhabenvonderoberstenLan-
desbehördefür Wirtschaftim Einvernehmenmit
demBundesministeriumfürWirtschaftbescheinigt
wordenist.Die Sonderabschreibungenkönnenim
Wirtschaftsjahrder Anschaffungoder Herstellung
und in den vier folgendenWirtschaftsjahrenin
Anspruchgenommenwerden,undzwarbeibeweg-
lichenWirtschaftsgütemdesAnlagevermögensbis
zu insgesamt 50 vom Hundert, bei unbeweglichen
WirtschaftsgüterndesAnlagevermögensbiszu ins-
gesamt30 vomHundertder Anschaffungs-oder
Herstellungskosten.*Bei den begünstigtenVor-
haben im Tagebaubetriebdes Braunkohlen-und
Erzbergbaueskannaußerdemzugelassenwerden,
daß dievor dem 1. Januar 1991aufgewendeten
KostenfürdenVorabraumbis zu 50vomHundert
als sofortabzugsfähigeBetriebsausgabenbehan-
deltwerden;

zungoderSubstanzverringerungbeinichtzueinem
BetriebsvermögengehörendenWirtschaftsgütern,
dievordem21.Juni 1948angeschafftoderherge-
stelltoderdieunentgeltlicherworbensind.?Hierbei
kannbestimmtwerden,daß die Absetzungenfür
AbnutzungoderSubstanzverringerungnichtnach
denAnschaffungs-oderHerstellungskosten,son-
dern nachHilfswerten(am21. Juni 1948maßge-
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benderEinheitswert,Anschaffungs-oder Herstel-
lungskostendes Rechtsvorgängersabzüglichder
von ihm vorgenommenenAbsetzungen,fiktive
Anschaffungskostenaneinemnochzubestimmen-
denStichtag)zu bemessensind. ’ZurVermeidung
vonHärtenkannzugelassenwerden,daßanStelle
derAbsetzungenfürAbnutzung,dienachdemam
21. Juni 1948maßgebendenEinheitswertzu be-
messensind, der Betragabgezogenwird,der für
das Wirtschaftsgutin demVeranlagungszeitraum
1947als Absetzung fürAbnutzung geltendgemacht
werdenkonnte.“für das Land Berlintritt in den
Sätzen1bis3andieStelledes21.Juni 1948jeweils
der1. April 1949;
übererhöhteAbsetzungenbeiHerstellungskosten
aa) für Maßnahmen,die für den Anschlußeines

im InlandbelegenenGebäudesan eineFern-
wärmeversorgungeinschließlichder Anbin-
dung an das Heizsystemerforderlichsind,
wenndie Fernwärmeversorgungüberwiegend
aus Anlagender Kraft-Wärme-Kopplung,zur
VerbrennungvonMülloderzurVerwertungvon
Abwärmegespeistwird,

bb) für den Einbau von Wärmepumpenanlagen,
Solaranlagenund Anlagen zur Wärmerück-
gewinnung in einem im Inland belegenen Ge-
bäude einschließlichder Anbindungan das
Heizsystem,

cc) für die Errichtung von Windkraftanlagen, wenn
diemitdiesenAnlagenerzeugteEnergieüber-
wiegendentwederunmittelbaroderdurchVer-
rechnungmitElektrizitätsbezügendes Steuer-
pflichtigenvoneinemElektrizitätsversorgungs-
unternehmenzur Versorgungeines im Inland
belegenenGebäudes des Steuerpflichtigen
verwendetwird,einschließlichder Anbindung
andasVersorgungssystemdesGebäudes,

dd) fürdie ErrichtungvonAnlagenzurGewinnung
von Gas, das aus pflanzlichenoder tierischen
Abfalistoffendurch GärungunterSauerstoff-
abschlußentsteht,wenndiesesGaszurBehei-
zungeinesimInlandbelegenenGebäudesdes
Steuerpflichtigenoder zur Warmwasserberei-
tung in einemsolchenGebäudedes Steuer-
pflichtigenverwendetwird, einschließlichder
Anbindung an das Versorgungssystemdes
Gebäudes,

Versorgungvonmehrals einerZapfstelleund
einerzentralenHeizungsanlageoder bei einer
zentralenHeizungs-und Warmwasseranlage
für den EinbaueinesHeizkessels,einesBren-
ners, einer zentralenSteuerungseinrichtung,
einerWärmeabgabeeinrichtungundeineÄnde-
rungderAbgasanlageineinemimInlandbele-
genenGebäudeoderineinerimInlandbelege-
nenEigentumswohnung,wennmitdemEinbau
nichtvorAblaufvonzehnJahrenseitFertigstel-
lung dieses Gebäudesbegonnenworden ist
undderEinbaunachdem30.Juni 1985fertig-
gestelltworden ist; Entsprechendesgilt bei
AnschaffungskostenfürneueEinzelöfen,wenn
keineZentralheizungvorhandenist.

s)
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?Voraussetzungfür die Gewährungder erhöhten
Absetzungenist, daß die Maßnahmenvor dem
1. Januar 1992fertiggestelltwordensind; in den
Fällendes Satzes 1 Doppelbuchstabeaa müssen
dieGebäudevordem1.Juli 1983fertiggestelltwor-
densein,esseidenn,daßderAnschlußnichtschon
imZusammenhangmitder Errichtungdes Gebäu-
desmöglichwar.®DieerhöhtenAbsetzungendürfen
jährlich 10 vom Hundert der Aufwendungen nicht
übersteigen.‘Sie dürfen nicht gewährtwerden,
wenn für dieselbe Maßnahmeeine Investitions-
zulageinAnspruchgenommenwird.°SinddieAuf-
wendungenErhaltungsaufwandundentstehensie
beieinerzueigenenWohnzweckengenutztenWoh-
nung im eigenenHaus, für die der Nutzungswert
nichtmehrbesteuertwird,undliegenindenFällen
des Satzes1 Doppelbuchstabeaa dieVorausset-
zungendesSatzes2 zweiterHalbsatzvor,so kann
der Abzug dieserAufwendungenwie Sonderaus-
gabenmitgleichmäßigerVerteilungaufdas Kalen-
derjahr,indemdieArbeitenabgeschlossenworden
sind, und die neun folgendenKalenderjahrezu-
gelassenwerden,wenn die Maßnahmevor dem
1.Januar1992abgeschlossenwordenist;
nach denenSteuerpflichtigegrößereAufwendun-
gen
aa) fürdie Erhaltungvonnichtzu einemBetriebs-

vermögengehörendenGebäuden,die über-
wiegend Wohnzwecken dienen,

bb) zurErhaltungeinesGebäudesineinemförmlich
festgelegtenSanierungsgebietoder städte-
baulichenEntwicklungsbereich,die für Maß-
nahmenim Sinne des $ 177des Baugesetz-
buchs sowie für bestimmteMaßnahmen,die
der Erhaltung,Erneuerungund funktionsge-
rechtenVerwendungeinesGebäudesdienen,
das wegen seinergeschichtlichen,künstleri-
schenoderstädtebaulichenBedeutungerhal-
ten bleibensoll, und zu derenDurchführung
sichderEigentümernebenbestimmtenModer-
nisierungsmaßnahmengegenüber der Ge-
meindeverpflichtethat,aufgewendetworden
sind,
zur Erhaltungvon Gebäuden,die nach den
jeweiligenlandesrechtlichenVorschriftenBau-
denkmalesind,soweitdieAufwendungennach
Art und Umfangzur Erhaltungdes Gebäudes
als Baudenkmalundzu seinersinnvollenNut-
zungerforderlichsind,

auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßigverteilen
können.?Inden Fällender Doppelbuchstabenbb
und cc ist Voraussetzung,daß der Erhaltungs-
aufwandvordem1.Januar1990entstandenist.°In
denFällenvonDoppelbuchstabecc sinddieDenk-
maleigenschaftdes GebäudesunddieVorausset-
zung,daßdieAufwendungennachArtundUmfang
zur Erhaltungdes Gebäudesals Baudenkmalund
zu seiner sinnvollenNutzung erforderlichsind,
durch eine Bescheinigungder nach Landesrecht
zuständigenoder von der Landesregierungbe-
stimmtenStellenachzuweisen;
nachdenenbeiAnschaffungoderHerstellungvon
abnutzbarenbeweglichenundbei Herstellungvon
abnutzbarenunbeweglichenWirtschaftsgüterndes

cc)
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Anlagevermögensauf Antragein Abzug von der
Einkommensteuerfür den Veranlagungszeitraum
derAnschaffungoderHerstellungbiszurHöhevon
7,5vomHundertder Anschaffungs-oderHerstel-
lungskostendieserWirtschaftsgütervorgenommen
werdenkann,wenneineStörungdes gesamtwirt-
schaftlichenGleichgewichtseingetretenist oder
sich abzeichnet,die einenachhaltigeVerringerung
der Umsätzeoder der Beschäftigungzur Folge
hatteoder erwartenläßt, insbesonderebei einem
erheblichenRückgangderNachfragenachInvesti-
tionsgüternoder Bauleistungen.?Beider Bemes-
sungdesvonderEinkommensteuerabzugsfähigen
Betragsdürfennurberücksichtigtwerden
aa) die Anschaffungs- oder Herstellungskosten

von beweglichenWirtschaftsgütern,die inner-
halbeinesjeweilsfestzusetzendenZeitraums,
der ein Jahr nicht übersteigendarf (Begün-
stigungszeitraum),angeschafftoderhergestellt
werden,

bb) die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
von beweglichenWirtschaftsgütern,die inner-
halbdes Begünstigungszeitraumsbestelltund
angezahltwerdenoder mitderenHerstellung
innerhalbdesBegünstigungszeitraumsbegon-
nenwird,wennsie innerhalbeinesJahres, bei
Schiffen innerhalbzweier Jahre nach Ablauf
desBegünstigungszeitraumsgeliefertoderfer-
tiggestelltwerden.?SoweitbeweglicheWirt-
schaftsgüterim Sinnedes Satzes 1 mitAus-
nahmevonSchiffennachAblaufeinesJahres,
abervorAblaufzweierJahre nachdemEnde
desBegünstigungszeitraumsgeliefertoderfer-
tiggestelltwerden,dürfenbei Bemessungdes
AbzugsvonderEinkommensteuerdiebiszum
Ablauf eines Jahres nach dem Ende des
BegünstigungszeitraumsaufgewendetenAn-
zahlungenundTeilherstellungskostenberück-
sichtigtwerden,

cc) die Herstellungskostenvon Gebäuden, bei
deneninnerhalbdes Begünstigungszeitraums
derAntragaufBaugenehmigunggestelltwird,
wennsiebiszumAblaufvonzweiJahrennach
demEndedes Begünstigungszeitraumsfertig-
gestelltwerden;

dabei scheidengeringwertigeWirtschaftsgüterim
Sinnedes $ 6 Abs. 2 undWirtschaftsgüter,die in
gebrauchtemZustanderworbenwerden,aus.Von
der BegünstigungkönnenaußerdemWirtschafts-
güter ausgeschlossenwerden, für die Sonder-
abschreibungen,erhöhteAbsetzungenoder die
Investitionszulagenach$ 19desBerlinförderungs-
gesetzesin Anspruchgenommenwerden.“Inden
FällenderDoppelbuchstabenbbundcc könnenbei
BemessungdesvonderEinkommensteuerabzugs-
fähigenBetragsbereitsdie imBegünstigungszeit-
raum,im Fall des Doppelbuchstabensbb Satz 2
auch die bis zumAblaufeines Jahres nachdem
EndedesBegünstigungszeitraumsaufgewendeten
Anzahlungenund Teilherstellungskostenberück-
sichtigtwerden;der Abzug von der Einkommen-
steuerkanninsoweitschonfürdenVeranlagungs-
zeitraumvorgenommenwerden,indemdieAnzah-
lungenoder Teilherstellungskostenaufgewendet

t)
u)

wordensind.*ÜbersteigtdervonderEinkommen-
steuerabzugsfähigeBetragdie für den Veranla-
gungszeitraumder Anschaffungder Herstellung
geschuldeteEinkommensteuer,so kannder über-
steigendeBetragvonderEinkommensteuerfürden
darauffolgendenVeranlagungszeitraumabgezogen
werden.“Entsprechendesgilt,wenn in den Fällen
der Doppelbuchstabenbb undcc derAbzug von
derEinkommensteuerbereitsfürAnzahlungenoder
Teilherstellungskostengeltendgemachtwird.’Der
Abzugvonder Einkommensteuerdarfjedochdiefür
den Veranlagungszeitraumder Anschaffungoder
Herstellungund den folgendenVeranlagungszeit-
rauminsgesamtzuentrichtendeEinkommensteuer
nichtübersteigen.®Inden Fällendes Doppelbuch-
stabensbbSatz2giltdiesmitderMaßgabe,daßan
dieStelledesVeranlagungszeitraumsderAnschaf-
fung oder Herstellungder Veranlagungszeitraum
tritt, in dem zuletzt Anzahlungenoder Teilher-
stellungskostenaufgewendetwordensind. °Wer-
denbegünstigteWirtschaftsgütervonGesellschaf-
ten im Sinnedes $ 15Abs. 1 Satz1 Nr.2 und3
angeschafftoder hergestellt,so ist der abzugs-
fähigeBetragnach dem Verhältnisder Gewinn-
anteileeinschließlichder Vergütungenaufzuteilen.
"Die Anschaffungs-oder Herstellungskostender
Wirtschaftsgüter,diebeiBemessungdesvonder
EinkommensteuerabzugsfähigenBetragsberück-
sichtigtwordensind,werdendurchdenAbzugvon
der Einkommensteuernicht gemindert.''Rechts-
verordnungenauf Grund dieser Ermächtigung
bedürfenderZustimmungdes Bundestages."Die
Zustimmung_giltals erteilt,wenn der Bundestag
nichtbinnenvier WochennachEingangderVorlage
der Bundesregierungdie Zustimmungverweigert
hat;
(weggefallen);
überSonderabschreibungenbeiabnutzbarenWirt-
schaftsgüterndes Anlagevermögens,die der For-
schung oder Entwicklungdienenund nach dem
18.Mai 1983und vor dem1. Januar 1990ange-
schafftoderhergestelltwerden.Voraussetzungfür
die Inanspruchnahmeder Sonderabschreibungen
ist, daß die beweglichenWirtschaftsgüteraus-
schließlichunddieunbeweglichenWirtschaftsgüter
zumehrals33%vomHundertderForschungoder
Entwicklungdienen.®DieSonderabschreibungen
könnenauchfürAusbautenundErweiterungenan
bestehendenGebäuden, Gebäudeteilen,Eigen-
tumswohnungenoder imTeileigentumstehenden
Räumen zugelassen werden, wenn die aus-
gebautenoder neu hergestelltenGebäudeteilezu
mehrals33%vomHundertderForschungoderEnt-
wicklungdienen.‘DieWirtschaftsgüterdienender
Forschungoder Entwicklung,wennsie verwendet
werden
aa) zurGewinnungvon neuenwissenschaftlichen

odertechnischenErkenntnissenundErfahrun-
gen allgemeinerArt (Grundlagenforschung)
oder

bb) zur Neuentwicklungvon Erzeugnissenoder
Herstellungsverfahrenoder

cc) zurWeiterentwicklungvon Erzeugnissenoder
Herstellungsverfahren,soweit wesentliche



ÄnderungendieserErzeugnisseoderVerfahren
entwickeltwerden.

Die Sonderabschreibungenkönnen im Wirt-
schaftsjahrder AnschaffungoderHerstellungund
indenvierfolgendenWirtschaftsjahreninAnspruch
genommenwerden,undzwar
aa) beibeweglichenWirtschaftsgüterndesAnlage-

vermögensbiszu insgesamt40vomHundert,
bb) beiunbeweglichenWirtschaftsgüterndesAnla-

gevermögens,die zumehrals 66%vomHun-
dertder Forschungoder Entwicklungdienen,
bis zu insgesamt15vomHundert,dienichtzu
mehrals 66%vomHundert,aberzu mehrals
33%vomHundertderForschungoderEntwick-
lungdienen,biszuinsgesamt10vomHundert,

cc) bei Ausbauten und Erweiterungen an beste-
hendenGebäuden,Gebäudeteilen,Eigentums-
wohnungenoder im Teileigentumstehenden
Räumen, wenn die ausgebauten oder neu her-
gestelltenGebäudeteilezu mehrals 66%vom
Hundertder ForschungoderEntwicklungdie-
nen,biszu insgesamt15vomHundert,zunicht
mehrals 66%vomHundert,aberzu mehrals
33%vomHundertderForschungoderEntwick-
lungdienen,biszuinsgesamt10vomHundert

der Anschaffungs-oder Herstellungskosten.°Sie
könnenbereitsfürAnzahlungenaufAnschaffungs-
kostenund für Teilherstellungskostenzugelassen
werden.’DieSonderabschreibungensindnurunter
der Bedingung zuzulassen, daß die Wirtschafts-
güter und die ausgebauten oder neu hergestellten
Gebäudeteilemindestensdrei Jahre nach ihrer
AnschaffungoderHerstellungindemerforderlichen
Umfangder Forschungoder Entwicklungin einer
inländischen Betriebsstätte des Steuerpflichtigen
dienen;

die aufGrundeinesvordem25.April 1996abge-
schlossenenSchiffbauvertragshergestellt,ineinem
inländischenSeeschiffsregistereingetragenund
vordem1.Januar1999vonSteuerpflichtigenange-
schafft oder hergestelltworden sind, die den
Gewinn nach $ 5 ermitteln.?imFall der Anschaffung
eines Handelsschiffesist weitereVoraussetzung,
daß das Schiff vor dem 1. Januar 1996in unge-
brauchtemZustandvomHerstellerodernachdem
31. Dezember1995 auf Grund eines vor dem
25. April 1996abgeschlossenenKaufvertragsbis
zumAblaufdes viertenaufdas Jahr derFertigstel-
lung folgendenJahres erworbenworden ist. °Bei
Steuerpflichtigen,die ineineGesellschaftimSinne
des $ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 nach
Abschluß des Schiffbauvertrags(Unterzeichnung
des Hauptvertrags)eingetretensind, dürfenSon-
derabschreibungennur zugelassenwerden,wenn
siederGesellschaftvordem1.Januar 1999beitre-
ten. “DieSonderabschreibungenkönnenim Wirt-
schaftsjahrderAnschaffungoder Herstellungund
in den vier folgenden Wirtschaftsjahren bis zu ins-
gesamt40 vom Hundertder Anschaffungs-oder
Herstellungskosten in Anspruch genommen wer-

den. Sie könnenbereitsfür AnzahlungenaufAn-
schaffungskostenund für Teilherstellungskosten
zugelassenwerden. *Die Sonderabschreibungen
sind nurunterder Bedingungzuzulassen,daßdie
HandelsschiffeinnerhalbeinesZeitraumsvonacht
Jahren nach ihrerAnschaffungoder Herstellung
nichtveräußertwerden;fürAnteilean einemHan-
delsschiffgiltdiesentsprechend.’DieSätze1bis6
geltenfürSchiffe,diederSeefischereidienen,ent-
sprechend.°Für Luftfahrzeuge,die vom Steuer-
pflichtigen hergestellt oder in ungebrauchtem
ZustandvomHerstellererworbenwordensindund
die zur gewerbsmäßigenBeförderungvon Perso-
nen oder Sachen im internationalenLuftverkehr
oder zur Verwendungzu sonstigengewerblichen
Zwecken im Ausland bestimmtsind, geltendie
Sätze1bis4und6mitderMaßgabeentsprechend,
daßandieStellederEintragungineininländisches
Seeschiffsregisterdie Eintragungin die deutsche
Luftfahrzeugrolle,an die Stelledes Höchstsatzes
von 40 vomHundertein Höchstsatzvon 30 vom
HundertundbeiderVorschriftdesSatzes6 andie
StelledesZeitraumsvonachtJahren einZeitraum
vonsechsJahrentreten;

x) übererhöhteAbsetzungenbei Herstellungskosten
fürModernisierungs-undInstandsetzungsmaßnah-
menimSinnedes8 177desBaugesetzbuchssowie
für bestimmte Maßnahmen, die der Erhaltung,
Emeuerungund funktionsgerechtenVerwendung
eines Gebäudes dienen, das wegen seiner ge-
schichtlichen,künstlerischenoderstädtebaulichen
Bedeutungerhaltenbleiben soll, und zu deren
DurchführungsichderEigentümernebenbestimm-
ten Modernisierungsmaßnahmengegenüberder
Gemeinde verpflichtet hat, die für Gebäude in
einemförmlichfestgelegtenSanierungsgebietoder
städtebaulichenEntwicklungsbereichaufgewendet
wordensind;Voraussetzungist,daßdie Maßnah-
menvordem1. Januar 1991abgeschlossenwor-
densind.?DieerhöhtenAbsetzungendürfenjährlich
10 vom Hundertder Aufwendungennicht über-
steigen;

y) übererhöhteAbsetzungenfür Herstellungskosten
anGebäuden,dienachdenjeweiligenlandesrecht-
lichenVorschriftenBaudenkmalesind, soweitdie
AufwendungennachArtundUmfangzurErhaltung
desGebäudesals Baudenkmalundzuseinersinn-
vollenNutzungerforderlichsind;Voraussetzungist,
daßdieMaßnahmenvordem1.Januar 1991abge-
schlossenwordensind. 2DieDenkmaleigenschaft
desGebäudesunddieVoraussetzung,daßdieAuf-
wendungennachArtundUmfangzurErhaltungdes
GebäudesalsBaudenkmalundzuseinersinnvollen
Nutzungerforderlichsind,sinddurcheineBeschei-
nigungdernachLandesrechtzuständigenodervon
derLandesregierungbestimmtenStellenachzuwei-
sen. ?Die erhöhtenAbsetzungendürfen jährlich
-10 vom Hundert der Aufwendungen nicht über-
steigen;

3. diein$ 3 Nr.52,8 4aAbs. 1Satz2 Nr. 1,&10Abs. 5,
& 19aAbs. 9, $ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabea, $ 26a
Abs. 3, &34c Abs. 7, &46 Abs. 5 und $ 50aAbs. 6
vorgesehenen Rechtsverordnungen zu erlassen.
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(2)"DieBundesregierungwirdermächtigt,durchRechts-
verordnungVorschriftenzu erlassen,nachdenendie In-
anspruchnahmevon Sonderabschreibungenund erhöh-
ten Absetzungensowie die Bemessungder Absetzung
für Abnutzungin fallendenJahresbeträgenganz oder
teilweiseausgeschlossenwerden können,wenn eine
Störungdes gesamtwirtschaftlichenGleichgewichtsein-
getretenist oder sich abzeichnet,die erheblichePreis-
steigerungenmitsichgebrachthatodererwartenläßt,ins-
besondere,wenndie InlandsnachfragenachInvestitions-
güternoderBauleistungendasAngebotwesentlichüber-
steigt.2DieInanspruchnahmevonSonderabschreibungen
und erhöhtenAbsetzungensowie die Bemessungder
AbsetzungfürAbnutzunginfallendenJahresbeträgendarf
nurausgeschlossenwerden
1. für beweglicheWirtschaftsgüter,die innerhalbeines

jeweilsfestzusetzendenZeitraums,derfrühestensmit
demTagebeginnt,andemdieBundesregierungihren
Beschlußüberdie Verordnungbekanntgibt,und der
ein Jahr nichtübersteigendarf,angeschafftoderher-
gestelltwerden.?FürbeweglicheWirtschaftsgüter,die
vor Beginndieses Zeitraumsbestelltund angezahlt
wordensind oder mit derenHerstellungvor Beginn
diesesZeitraumsangefangenwordenist,darfjedoch
dieInanspruchnahmevonSonderabschreibungenund
erhöhtenAbsetzungensowiedie BemessungderAb-
setzungfür Abnutzungin fallendenJahresbeträgen
nichtausgeschlossenwerden;

2. für bewegliche Wirtschaftsgüter und für Gebäude, die
in dem in Nummer1 bezeichnetenZeitraumbestellt
werdenodermitderenHerstellungindiesemZeitraum
begonnenwird. ?AlsBeginnder Herstellunggilt bei
GebäudenderZeitpunkt,indemderAntragaufBauge-
nehmigunggestelltwird.

®Rechtsverordnungenauf Grund dieser Ermächtigung
bedürfender Zustimmungdes Bundestagesund des
Bundesrates.*DieZustimmunggilt als erteilt,wennder
BundesratnichtbinnendreiWochen,derBundestagnicht
binnenvierWochennachEingangderVorlageder Bun-
desregierungdieZustimmungverweigerthat.
(39) 'Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch

RechtsverordnungmitZustimmungdesBundesratesVor-
schriftenzu erlassen,nachdenendie Einkommensteuer
einschließlichdes Steuerabzugsvom Arbeitsiohn,des
SteuerabzugsvomKapitalertragund des Steuerabzugs
beibeschränktSteuerpflichtigen
1. umhöchstens10vomHundertherabgesetztwerden

kann.Der Zeitraum,fürdendieHerabsetzunggilt,darf
einJahr nichtübersteigen;er sollsichmitdemKalen-
derjahrdecken.'Voraussetzungist,daßeineStörung
des gesamtwirtschaftlichenGleichgewichtseingetre-
tenistodersichabzeichnet,dieeinenachhaltigeVer-
ringerungder Umsätzeoder der Beschäftigungzur
Folgehatteodererwartenläßt,insbesonderebeieinem
erheblichenRückgangder Nachfragenach Investiti-
onsgüternundBauleistungenoderVerbrauchsgütern;

2. umhöchstens10 vomHunderterhöhtwerdenkann.
Der Zeitraum,fürdendie Erhöhunggilt,darfein Jahr
nichtübersteigen;er soll sich mit dem Kalenderjahr
decken. "Voraussetzungist, daß eine Störung des
gesamtwirtschaftlichenGleichgewichtseingetretenist
odersichabzeichnet,dieerheblichePreissteigerungen
mit sich gebracht hat oder erwarten läßt, insbe-

sondere,wenndie NachfragenachInvestitionsgütern
undBauleistungenoderVerbrauchsgüterndas Ange-
botwesentlichübersteigt.

?Rechtsverordnungenauf Grund dieser Ermächtigung
bedürfenderZustimmungdesBundestages.
(4)DasBundesministeriumderFinanzenwirdermäch-

tigt,
1. im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden

derLänderdieVordruckefür
a) (weggefallen),
b) diein$36bAbs.2vorgeseheneBescheinigung,
c) die Erklärungenzur Einkommensbesteuerungso-

wie die in $ 39Abs. 3a Satz 4 und$ 39aAbs. 2
vorgesehenenAnträge,

d) die Lohnsteuer-Anmeldung($ 41a Abs. 1), die
Lohnsteuerbescheinigung($41bAbs.1Satz3),

e) die Anmeldungder Kapitalertragsteuer($ 45a
Abs. 1) und den Freistellungsauftragnach $ 44a
Abs. 2 Satz 1 Nr.1,

f} dieAnmeldungderAbzugsteuer(850a),
g) die Entlastung von der Kapitalertragsteuerund vom

Steuerabzugnach$50aaufGrundvonAbkommen
zurVermeidungderDoppelbesteuerung

und die Muster des Antrags aufVergütung von Körper-
schaftsteuer($36bAbs.3),derLohnsteuerkarte($39),
der in$ 45aAbs.2 und3 und$ 50aAbs. 5Satz7vor-
gesehenenBescheinigungenund des Erstattungs-
antragsnach$50Abs.5Satz4Nr.3zubestimmen;

2. den Wortlautdieses Gesetzes und der zu diesem
GesetzerlassenenRechtsverordnungeninderjeweils
geltendenFassung satzweisenumeriertmit neuem
Datumund in neuerParagraphenfolgebekanntzuma-
chenunddabeiUnstimmigkeitenimWortlautzubesei-
tigen.

851a
Festsetzung und

Erhebung von Zuschlagsteuern
(1)Aufdie FestsetzungundErhebungvonSteuern,die

nachderEinkommensteuerbemessenwerden(Zuschlag-
steuern),sinddieVorschriftendiesesGesetzesentspre-
chendanzuwenden.
(2)BemessungsgrundiageistdieEinkommensteuer,die

abweichendvon $ 2 Abs. 6 unterBerücksichtigungvon
Kinderfreibeträgenin allenFällendes $ 32 festzusetzen
wäre.
(2a) 'Beim Steuerabzugvom Arbeitsiohnist Bemes-

sungsgrundlagedie Lohnsteuer;beimSteuerabzugvom
laufendenArbeitslohnund beimJahresausgleichist die
Lohnsteuermaßgebend,diesichergibt,wennindieHin-
zurechnungnach$ 38cAbs. 1 Satz5 fürdie Steuerklas-
sen I, Il und Ill ein Kinderfreibetragvon 6 912Deutsche
MarkundfürdieSteuerklasseIVeinKinderfreibetragvon
3 456DeutscheMarkfürjedesKindeinbezogenwird,für
daseineKürzungdesKinderfreibetragsnach8 32Abs. 6
Satz4 nichtin Betrachtkommt.?DasBundesministerium
der Finanzenhat in den nach $ 38c aufzustellenden
LohnsteuertabeliendieBemessungsgrundlagefürArbeit-
nehmermit0,5.bis6 Kinderfreibeträgengesondertauszu-
weisen.°$ 38c Abs. 1 Satz 6 gilt sinngemäß.“Beider



Anwendungdes $ 39b für die Ermittlungder Zuschlag-
steuernistdieaufderLohnsteuerkarteeingetrageneZahl
derKinderfreibeträgemaßgebend.
(3) Ist die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem

Steuerabzugunterliegen,durchden Steuerabzugabge-
goltenoderwerdensolcheEinkünftebeiderVeranlagung
zur EinkommensteueroderbeimLohnsteuer-Jahresaus-
gleichnichterfaßt,gilt dies für die Zuschlagsteuerent-
sprechend.
(4) 'Die Vorauszahlungenauf Zuschlagsteuernsind

gleichzeitigmit den festgesetztenVorauszahlungenauf
die Einkommensteuer zu entrichten; $ 37 Abs. 5 ist nicht
anzuwenden.?SolangeeinBescheidüberdieVorauszah-
lungenaufZuschlagsteuernnichterteiltwordenist, sind
dieVorauszahlungenohnebesondereAufforderungnach
Maßgabe der für die ZuschlagsteuerngeltendenVor-
schriften zu entrichten.8 240 Abs. 1 Satz 3 der Abgaben-
ordnungist insoweitnichtanzuwenden;$ 254Abs. 2 der
Abgabenordnunggiltinsoweitsinngemäß.
(5)'Mit einemRechtsbehelfgegendie Zuschlagsteuer

kannwederdieBemessungsgrundlagenochdieHöhedes
zuversteuerndenEinkommensangegriffenwerden.?Wird
die Bemessungsgrundlagegeändert,ändert sich die
Zuschlagsteuerentsprechend.

852
Anwendungsvorschriften

(1) 'Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in den fol-
genden Absätzen nichts anderes bestimmt ist, erstmals
für den Veranlagungszeitraum1997anzuwenden.?Beim
SteuerabzugvomArbeitslohngiltSatz1mitderMaßgabe,
daß dieseFassungerstmalsaufden laufendenArbeits-
Iohnanzuwendenist,derfüreinennachdem31.Dezem-
ber 1996endendenLohnzahlungszeitraumgezahltwird,
und auf sonstigeBezüge,die nach dem31. Dezember
1996zufließen.
(2)$ 1aAbs. 1 ist fürStaatsangehörigeeinesMitglied-

staates der EuropäischenUnion auf Antrag auch für
Veranlagungszeiträumevor 1996 anzuwenden,soweit
Steuerbescheidenoch nicht bestandskräftigsind; für
Staatsangehörige und für das Hoheitsgebiet Finnlands,
Islands,Norwegens,ÖsterreichsundSchwedensgiltdies
abdemVeranlagungszeitraum1994.
(2a)$ 2a Abs. 3 Satz 6 ist erstmalsfür den Veranla-

gungszeitraum 1996anzuwenden.
(2b) $ 3 Nr. 2 in der Fassung des Gesetzes vom

20.Dezember1996(BGBl.I S. 2049)istaufdieausLan-
desmittelnergänztenLeistungenausdemEuropäischen
Sozialfonds zur Aufstockung der Leistungen nach $ 55a
des Arbeitsförderungsgesetzesanzuwenden,für die der
Bewilligungsbescheid nach dem 31. Dezember 1995
erteiltwordenist.
(2c) '$ 3 Nr. 7 in der Fassung des Gesetzesvom

21.Dezember1993(BGBi.I S. 2310)isterstmalsfürden
Veranlagungszeitraum1993anzuwenden.?83Nr.7 inder
Fassung des Gesetzes vom 27. September 1994 (BGBi. I
S. 2624)isterstmalsfürdenVeranlagungszeitraum1994
anzuwenden.
(2d)$ 3 Nr.24inderFassungdesGesetzesvom

20. Dezember 1996 (BGBi. I S. 2049) ist erstmals für den
Veranlagungszeitraum1996anzuwenden.
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(2e)$ 3 Nr. 36 in der Fassung des Gesetzesvom
11. Oktober 1995(BGBl. I S. 1250)ist auf Einnahmen
für Pflegeleistungen,die ab dem 1. April 1995erbracht
werden,anzuwenden.
(2f) $ 3 Nr. 37 in der Fassung des Gesetzesvom

20.Dezember1996(BGBi.I S. 2049)isterstmalsfürden
Veranlagungszeitraum1996anzuwenden.
(29) '$ 3 Nr. 38 und$ 37asindauchauf Prämienan-

zuwenden,die vordem1. Januar 1997gewährtworden
sind. ?Abweichendvon $ 37a Abs. 3 Satz 2 kann die
Pauschbesteuerungauch für zurückliegendeZeiträume
genehmigtwerden,wenn der Antragbis zum 30. Juni
1997gestelltwird.
(2h)'$ 3 Nr.68des Einkommensteuergesetzes1987in

derFassungderBekanntmachungvom27.Februar1987
(BGBl.I S. 657)istvorbehaltlichdesSatzes2 letztmalsfür
dasKalenderjahr1988anzuwenden.?DieVorschriftistfür
die Kalenderjahre1989bis 2000weiteranzuwendenauf
ZinsersparnisseundZinszuschüssebeiDarlehen,dieder
Arbeitnehmer vor dem 1. Januar 1989erhaltenhat, soweit
dieVorteilenichtüberdieimKalenderjahr1988gewährten
Vorteilehinausgehenund soweitdie Zinszuschüssezu-
sätzlichzum ohnehingeschuldetenArbeitsiohngezahlt
werden.
(2) $ 3 Nr. 69 in der Fassung des Gesetzes vom

11.Oktober 1995(BGBi. IS. 1250)isterstmals für den Ver-
anlagungszeitraum1994anzuwenden.
(3)8 4 Abs. 3 Satz4 ist nichtanzuwenden,soweitdie

Anschaffungs-oderHerstellungskostenvordem1.Januar
1971alsBetriebsausgabenabgesetztwordensind.
(4) '8 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6a ist ab dem Veranlagungs-

zeitraum 1996 mit der Maßgabe anzuwenden, daß die
zeitlicheBegrenzungeineraus betrieblichemAnlaß be-
gründetendoppeltenHaushaltsführungauf zwei Jahre
auchfür Fälleeinerbereitsvordem1. Januar 1996be-
stehenden doppelten Haushaltsführung gilt. ?$ 4 Abs. 5
Satz1Nr.8Satz4 istauchfürVeranlagungszeiträumevor
1992anzuwenden,soweit Steuerbescheidenoch nicht
bestandskräftig sind, unter dem Vorbehalt der Nachprü-
fungstehenoderdieSteuerhinsichtlichderAbzugsfähig-
keit der festgesetztenGeldbußenals Betriebsausgaben
vorläufigfestgesetztwordenist.
(5) '$ Ad ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden,

dienachdem31.Dezember1995beginnen.?$4dAbs. 1
Nr. 1Buchstabec Satz5 isterstmalsfürWirtschaftsjahre
anzuwenden,dienachdem31.Dezember1991beginnen.
384dAbs. 1 Nr. 1 Satz3 isterstmalsfürWirtschaftsjahre
anzuwenden,dienachdem31.Dezember1995enden.
(6) "Rückstellungenfür die Verpflichtungzu einer

Zuwendung anläßlich eines Dienstjubiläums dürfen nur
gebildet werden, soweit der Zuwendungsberechtigte
seineAnwartschaftnachdem31.Dezember1992erwirbt.
Bereits gebildeteRückstellungensind in den Bilanzen
des nach dem 30. Dezember 1988 endenden Wirtschafts-
jahrsundderbeidenfolgendenWirtschaftsjahremitmin-
destensjeeinemDrittelgewinnerhöhendaufzulösen.
(7)'86Abs.1Nr.1Satz4undNr.2aisterstmalsfürdas

Wirtschaftsjahranzuwenden,das nachdem31. Dezem-
ber 1989 endet. ?86 Abs. 1 Nr. 4 Satz 4 ist erstmals auf
Entnahmen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1993vorgenommenwerden.°?86Abs.1Nr.5Satz1Buch-
stabe b ist erstmals auf Einlagen anzuwenden, die nach
dem 31. Dezember 1991vorgenommenwerden.
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(7a)'$ 6a Abs. 1 ist erstmalsfür das Wirtschaftsjahr
anzuwenden,das nachdem29. November1996endet
(Übergangsjahr).?EineamSchlußdesdemÜbergangsjahr
vorangegangenenWirtschaftsjahrsvorhandenePensions-
rückstellungist amSchlußdes Übergangsjahrsgewinn-
erhöhendaufzulösen,soweitsiefürdiesenBilanzstichtag
nichtmehrzulässig ist. Bei der Anwendungdes $ 6a
Abs.4Satz1istfürdieBerechnungdesTeilwertsderPen-
sionsverpflichtungam Schluß des dem Übergangsjahr
vorangegangenenWirtschaftsjahrsSatz1zu berücksich-
tigen.
(8)'8 6bAbs. 1Satz2 Nr.5 istaufGewinne,diebeider

Veräußerungvon Anteilenan Kapitalgesellschaftenin
Wirtschaftsjahren entstehen, die nach dem 31. Dezember
1995beginnenundvordem1.Januar 1999enden,inder
folgendenFassungmit der Maßgabeanzuwenden,daß
abweichendvon $ 6b Abs. 1 Satz 1 ein Betragbis zur
vollen Höhe des bei der Veräußerungentstandenen
Gewinnsabgezogenwerdenkann:
„5. AnteilenanKapitalgesellschaften,

a) dieeineUnternehmensbeteiligungsgeselischaftan-
geschaffthat,die nachdemGesetzüberUnter-
nehmensbeteiligungsgesellschaftenvom 17. De-
zember 1986 (BGBi. I S. 2488) anerkannt ist. ?Der
WiderrufderAnerkennungundderVerzichtaufdie
AnerkennunghabenWirkungfür die Vergangen-
heit, wenn nicht Aktien der Unternehmensbe-
teiligungsgesellschaftöffentlichangebotenwor-
den sind.®Bescheideüberdie Anerkennung,die
Rücknahmeoder denWiderrufder Anerkennung
und überdie Feststellung,ob Aktiender Unter-
nehmensbeteiligungsgesellschaftöffentlichange-
botenwordensind,sindGrundlagenbescheideim
SinnederAbgabenordnung;

b) soweit sie durch Erhöhungdes Kapitalsdieser
Gesellschaftenangeschafftwerden,wenndieGe-
sellschaftenihrenSitz und ihreGeschäftsleitung
im Fördergebietnach $ 1 Abs. 2 des Förder-
gebietsgesetzeshaben und im Zeitpunktdes
Erwerbsder Beteiligungenjeweilsnichtmehrals
250ArbeitnehmerineinemgegenwärtigenDienst-
verhältnisbeschäftigen,die Arbeitslohn,Kurz-
arbeitergeldoder Schlechtwettergeldbeziehen;
entsprechendes gilt, wenn die Anteile durch Neu-
gründungvon Kapitalgesellschaftenangeschafft
werden;

c) soweit sie durch Erhöhungdes Kapitalsdieser
Gesellschaftenangeschafftwerden,wenndieSat-
zungoderderGesellschaftsvertragdieserGesell-
schaften(Beteiligungsgesellschaften)als Unter-
nehmensgegenstandausschließlich
aa) den Erwerb von Anteilenan Kapitalgesell-

schaften,die durchErhöhungihresKapitals
entstehen;

bb) denErwerbvonMitunternehmeranteilen($15
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2),die durchEinlagender
Kapitalgesellschaftenentstehen;

cc) die Verwaltungund die Veräußerungder in
Doppelbuchstabenaa und bb genannten
Anteileoder

dd) die Beteiligungals stillerGesellschafteran
Unternehmen

bestimmt,die genanntenKapitalgesellschaften,
Personengesellschaftenoder Unternehmenihren
Sitz und ihre Geschäftsleitungim Fördergebiet
nach8 1Abs.2 desFördergebietsgesetzeshaben
und im Zeitpunktdes Erwerbsder Anteile,Mit-
untenehmeranteileoder stillen Beteiligungen
nicht mehr als 250 Arbeitnehmerin einem
gegenwärtigenDienstverhältnisbeschäftigen,die
Arbeitslohn,Kurzarbeitergeldoder Schlechtwet-
tergeldbeziehen..Spätestens drei Monatenach
demErwerbderAnteileanderBeteiligungsgesell-
schaftmußjeweilsdieSummederAnschaffungs-
kostenallervon der GesellschaftgehaltenenAn-
teileanKapitalgesellschaftenundPersonengesell-
schaftenzuzüglichdervonihrals stillerBeteiligter
geleistetenEinlagenmindestens90vomHundert
ihres Eigenkapitals umfassen. *Entsprechendes
gilt, wenndie Anteiledurch Neugründungeiner
Beteiligungsgeselischaftangeschafftwerden.”

?Istin den Fällendes Satzes1 eineRücklagenach$ 6b
Abs. 3 Satz 1 vonmehrals 50vomHundertdes beider
VeräußerungentstandenenGewinnsgebildetworden,so
isteinAbzugnach$ 6bAbs. 1Satz2 Nr. 1 und4 ausge-
schlossen;ist der SteuerpflichtigekeineUnternehmens-
beteiligungsgesellschaftimSinnedesSatzes1 Buchsta-
bea, kannderAbzugabweichendvon$6bAbs.3 Satz2
vondenAnschaffungskostender in Satz 1 Buchstabeb
und c genanntenAnteilean Kapitalgesellschaftenerfol-
gen, die in den folgendenzweiWirtschaftsjahrenange-
schafftwordensind; sie ist spätestensam Schluß des
zweitenauf ihreBildungfolgendenWirtschaftsjahrsge-
winnerhöhendaufzulösen.

(9)'87Abs.2 Satz2 isterstmalsbeibeweglichenWirt-
schaftsgüterndes Anlagevermögensanzuwenden,die
nachdem29.Juli 1981angeschafftoderhergestelltwor-
densind.?BeibeweglichenWirtschaftsgüterndesAnlage-
vermögens,dienachdem31.August1977undvordem
30.Juli 1981angeschafftoderhergestelltwordensind,ist
8 7Abs.2 Satz2 desEinkommensteuergesetzes1981in
der Fassung der Bekanntmachungvom 6. Dezember
1981(BGBI. I S. 1249,1560)weiteranzuwenden.°Bei
beweglichenWirtschaftsgüterndes Anlagevermögens,
dievordem1.September1977angeschafftoderherge-
steiftwordensind,sind$ 7Abs.2 Satz2 und$ 52Abs. 8
und 9 des Einkommensteuergesetzes1975in der Fas-
sung der Bekanntmachungvom 5. September1974
(BGBi.IS. 2165)weiteranzuwenden.

(9a)'$ 7 Abs. 5 inderdurchGesetzvom30.Juni 1989
(BGBil.I S. 1267)geändertenFassung ist erstmalsfür
denVeranlagungszeitraum1989anzuwenden.?$7Abs.4
und5 inderdurchGesetzvom 19.Dezember1985(BGBi.|
S. 2434)geändertenFassungisterstmalsfürdenVeranla-
gungszeitraum1985anzuwenden.°$7 Abs. 5 indenvor
Inkrafttretendes inSatz1bezeichnetenGesetzesgelten-
den Fassungenund$ 52Abs. 8 des Einkommensteuer-
gesetzes1985inderFassungderBekanntmachungvom
12.Juni 1985(BGBi. I S. 977;1986| S. 138)sindweiter
anzuwenden.

(10)87aAbs.6desEinkommensteuergesetzes1979in
der Fassungder Bekanntmachungvom 21. Juni 1979
(BGBI.I S. 721)ist letztmalsfürdasWirtschaftsjahranzu-
wenden, das demWirtschaftsjahr vorangeht,fürdas $ 15a
erstmals anzuwenden ist.



(11) '8 7g Abs. 2 ist erstmalsbei Wirtschaftsgütern
anzuwenden,die nach dem 31. Dezember1996ange-
schafftoderhergestelltwordensind.?$7gAbs. 3 Satz3
Nr. 4 ist erstmalsfür Wirtschaftsjahreanzuwenden,die
nachdem 31. Dezember1995beginnen.°$ 7g Abs. 3
Satz 5 ist erstmalsfürWirtschaftsjahreanzuwenden,die
nach dem 31. Dezember 1994 beginnen. *$ 7g Abs. 3
Satz 3 Nr. 2 undAbs. 7 ist erstmalsfürWirtschaftsjahre
anzuwenden,dienachdem31.Dezember1996beginnen.
(11a)89 Abs. 1 Satz3 Nr.5 Satz3 istab 1996mitder

Maßgabe anzuwenden,daß die zeitliche Begrenzung
einer aus beruflichemAnlaß begründetendoppelten
Haushaltsführungauf zwei Jahre auch für Fälle einer
bereitsvordem1. Januar 1996bestehendendoppelten
Haushaltsführunggilt.
(12) '$ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabeb Satz 2 und 3

ist erstmals für Verträgeanzuwenden,die nach dem
31. Dezember1990abgeschlossenwordensind. ?8 10
Abs.1Nr.2BuchstabebSatz5 inderFassungdesGeset-
zesvom20.Dezember1996(BGBi.I S. 2049)isterstmals
aufVersicherungenaufdenErlebens-oderTodesfallan-
zuwenden,bei denendie Ansprüchenachdem31. De-
zember 1996entgeltlicherworbenworden sind. °8 10
Abs. 1Nr.8Satz2Buchstabec isterstmalsfürdenVeran-
lagungszeitraum1995anzuwenden.‘810Abs.2Satz2 ist
erstmalsanzuwenden,wenndieAnsprücheausdemVer-
sicherungsvertragnachdem13.Februar1992zurTilgung
oderSicherungeinesDarlehensdienen,es sei denn,der
Steuerpflichtigeweistnach,daßbis zu diesemZeitpunkt
die Darlehnsschuldentstandenwar und er sich ver-
pflichtethatte,dieAnsprücheausdemVersicherungsver-
tragzurTilgungoderSicherungdiesesDarlehenseinzu-
setzen.°$10Abs. 3 Nr.4 inderFassungdesArtikels26
desGesetzesvom26.Mai 1994(BGBI.IS. 1014)isterst-
mals für den Veranlagungszeitraum1995anzuwenden.
°810Abs. 5 Satz 1Nr. 2 giltentsprechendbeiVersiche-
rungenauf den Erlebens-oderTodesfallgegenEinmal-
beitrag,wenndiesernach$ 10Abs. 1Nr.2 Buchstabeb
desEinkommensteuergesetzesindenFassungen,dievor
deminAbsatz1Satz1 bezeichnetenZeitraumgelten,als
Sonderausgabeabgezogenworden ist und nach dem
8.November1991ganzoderzumTeilzurückgezahltwird.
’8 10 Abs. 5 Nr. 3 in der Fassungdes Gesetzesvom
25.Februar1992(BGBi.1S. 297)ist letztmalsfürdenVer-
anlagungszeitraum2005anzuwenden.
(13)8 10dAbs. 2 ist erstmalsaufnichtausgeglichene

VerlustedesVeranlagungszeitraums1985anzuwenden.
(14)'Für nachdem31. Dezember1986und vor dem

1. Januar 1991hergestellteoderangeschaffteWohnun-
genimeigenenHausoderEigentumswohnungensowiein
diesemZeitraumfertiggestellteAusbautenoderErweite-
rungenist $ 10edes Einkommensteuergesetzes1990in
der Fassung der Bekanntmachungvom 7. September
1990(BGBiI.IS. 1898)weiteranzuwenden.?Fürnachdem
31.Dezember1990hergestellteoderangeschaffteWoh-
nungen im eigenen Haus oder Eigentumswohnungen
sowie in diesemZeitraumfertiggestellteAusbautenoder
Erweiterungenist$ 10edesEinkommensteuergesetzesin
der durch Gesetzvom24. Juni 1991(BGBi. I S. 1322)
geändertenFassungweiteranzuwenden.?Abweichend
vonSatz2 ist$ 10eAbs. 1bis5 und6 bis 7 inderdurch
Gesetzvom25.Februar1992(BGBi.| S. 297)geänderten
Fassung erstmals für den Veranlagungszeitraum 1991 bei
ObjektenimSinnedes $ 10eAbs. 1 und2 anzuwenden,
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wenn im Fall der Herstellungder Steuerpflichtigenach
dem30.September1991denBauantraggestelltodermit
der Herstellungbegonnenhatoder im FallderAnschaf-
fungder Steuerpflichtigedas Objektnachdem30. Sep-
tember1991 auf Grund eines nach diesemZeitpunkt
rechtswirksamabgeschlossenenobligatorischenVertrags
oder gleichstehendenRechtsaktsangeschaffthat oder
mitderHerstellungdesObjektsnachdem30.September
1991begonnenwordenist.*$10eAbs.5a isterstmalsbei
in$ 10eAbs.1und2bezeichnetenObjektenanzuwenden,
wennimFallderHerstellungderSteuerpflichtigedenBau-
antragnachdem31. Dezember1991gestelltoder,falls
einsolchernichterforderlichist,mitderHerstellungnach
diesemZeitpunktbegonnenhat,oderimFallderAnschaf-
fungderSteuerpflichtigedasObjektaufGrundeinesnach
dem31.Dezember1991rechtswirksamabgeschlossenen
obligatorischenVertragsoder gleichstehendenRechts-
aktsangeschaffthat.°$10eAbs. 1Satz4 inderFassung
des Gesetzesvom 23. Juni 1993(BGBl. I S. 944)und
Abs. 6 Satz3 in der Fassungdes Gesetzesvom21. De-
zember1993(BGBl. I S. 2310)isterstmalsanzuwenden,
wenn der Steuerpflichtigedas Objektauf Grund eines
nach dem 31. Dezember1993 rechtswirksamabge-
schlossenenobligatorischenVertragsodergleichstehen-
denRechtsaktsangeschaffthat.*$10eistletztmalsanzu-
wenden,wennderSteuerpflichtigeimFallderHerstellung
vordem1. Januar 1996mitderHerstellungdes Objekts
begonnenhatoderimFallderAnschaffungdasObjektauf
Grundeinesvordem1.Januar1996rechtswirksamabge-
schlossenenobligatorischenVertragsodergleichstehen-
denRechtsaktsangeschaffthat."AlsBeginnderHerstel-
lunggiltbeiObjekten,fürdieeineBaugenehmigungerfor-
derlichist, der Zeitpunkt,in demder Bauantraggestellt
wird;bei baugenehmigungsfreienObjekten,für die Bau-
unterlageneinzureichensind, der Zeitpunkt,in demdie
Bauunterlageneingereichtwerden.
(14a)'$ 10g ist erstmalsauf Aufwendungenfür Maß-

nahmen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1991
abgeschlossenworden sind. ®Hatder Steuerpflichtige
Aufwendungenfür vor dem1. Januar 1992abgeschlos-
sene Maßnahmennach 8 7i oder 10f oder $ 82i der
Einkommensteuer-Durchführungsverordnungoder $ 52
Abs. 21 Satz 4 und 7 in Verbindungmit$ 82i der Ein-
kommensteuer-Durchführungsverordnung abgezogen, so
kanner fürdenrestlichenVerteilungszeitraum,in demer
das Gebäudeoderden Gebäudeteilnichtmehrzur Ein-
kunftserzielungoder zu eigenenWohnzweckennutzt,
&10ginAnspruchnehmen.Aufwendungenfürnachdem
31.Dezember1991abgeschlosseneMaßnahmen,diebe-
reitsfüreinenVeranlagungszeitraumvor1992berücksich-
tigtwordensind,könnennichtindieBemessungsgrund-
lagenach8 10geinbezogenwerden.
(14b)'810histletztmalsanzuwenden,wennderSteuer-

pflichtigevor dem 1. Januar 1996mit der Herstellung
begonnenhat.?AlsBeginnder Herstellunggiltbei Bau-
maßnahmen,für die eine Baugenehmigungerforderlich
ist,derZeitpunkt,indemderBauantraggestelltwird;bei
baugenehmigungsfreien Baumaßnahmen, für die Bau-
unterlageneinzureichensind, der Zeitpunkt,in dem die
Bauunterlageneingereichtwerden.
(14c)'$ 10iistfürVeranlagungszeiträumevordemVer-

anlagungszeitraum1996anzuwenden,wennder Steuer-
pflichtigeimFallderHerstellungnachdem31.Dezember
1995mitderHerstellungdesObjektsbegonnenhatoder
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imFallderAnschaffungdasObjektnachdem31.Dezem-
ber1995aufGrundeinesnachdiesemZeitpunktrechts-
wirksamabgeschlossenenVertragsodergleichstehenden
Rechtsaktsangeschaffthat.?$10iist auchanzuwenden,
wennder Steuerpflichtigeden Antragnach$ 19Abs. 2
des Eigenheimzulagengesetzesstellt;dies gilt auch für
Veranlagungszeiträumevor dem Veranlagungszeitraum
1996.®AlsBeginnderHerstellunggiltbeiObjekten,fürdie
eineBaugenehmigungerforderlichist, der Zeitpunkt,in
demderBauantraggestelltwird;bei baugenehmigungs-
freien Objekten, für die Bauunterlagen einzureichen sind,
derZeitpunkt,indemdieBauunterlageneingereichtwer-
den.
(15)'8 13Abs.2 Nr.2 und$ 13aAbs.3Nr.4 undAbs.7

sind letztmalsfür denVeranlagungszeitraum1986anzu-
wenden.?SindimVeranlagungszeitraum1986beieinem
Steuerpflichtigenfür die von ihm zu eigenenWohn-
zweckenoderzuWohnzweckendesAltenteilersgenutzte
Wohnungdie Voraussetzungenfür die Anwendungdes
&13Abs. 2 Nr. 2 unddes$ 13aAbs. 3 Nr.4 undAbs. 7
erfüllt,so sind dieseVorschriftenletztmalsfür denVer-
anlagungszeitraum1998anzuwenden.°’Wirdauf einem
zum land- und forstwirtschaftlichenBetriebsvermögen
gehörendenGrundundBodenvomSteuerpflichtigeneine
WohnungzueigenenWohnzweckenodereineAltenteiler-
wohnungerrichtetunderstnachdem31.Dezember1986
fertiggestellt,so giltSatz 2 entsprechend,wennderAn-
tragaufBaugenehmigungvordem1.Januar1987gestellt
wordenistunddieWohnungimJahr derFertigstellungzu
eigenenWohnzweckendes Steuerpflichtigenoder zu
WohnzweckendesAltenteilersgenutztwird.*DerSteuer-
pflichtigekannin den Fällender Sätze2 und3 füreinen
Veranlagungszeitraumnach dem Veranlagungszeitraum
1986unwiderruflichbeantragen,daß$ 13Abs.2Nr.2und
813aAbs.3Nr.4undAbs.7abdiesemVeranlagungszeit-
raumnichtmehrangewendetwerden.°Absatz21 Satz4
und6 istentsprechendanzuwenden.®ImFalldesSatzes4
geltendieWohnungdes SteuerpflichtigenunddieAlten-
teilerwohnungsowie der dazugehörendeGrund und
BodenzudemZeitpunktalsentnommen,biszudem$ 13
Abs. 2 und8 13aAbs.3 Nr,4 undAbs.7 letztmalsange-
wendetwerden,in den anderenFällenzum Ende des
Veranlagungszeitraums1998."DerEntnahmegewinnbleibt
außerAnsatz."Werdennachdem31.Dezember1986
1. die Wohnung und der dazugehörendeGrund und

Boden entnommenoder veräußert,bevor sie nach
Satz6alsentnommengelten,oder

2. einevordem1.Januar 1987einemDrittenentgeltlich
zur NutzungüberlasseneWohnungund der dazu-
gehörendeGrundundBodenvordem1.Januar 1999
für eigeneWohnzweckeoder für Wohnzweckeeines
Altenteilers entnommen,

so bleibtderEntnahme-oderVeräußerungsgewinneben-
fallsaußerAnsatz;Nummer2 istnuranzuwenden,soweit
nichtWohnungenvorhandensind,dieWohnzweckendes
Eigentümersdes Betriebs oder Wohnzweckeneines
Altenteilersdienenunddie unterSatz6 oderunterNum-
mer1 fallen.°DieSätze 1 bis 8 sind auchanzuwenden,
wenn die Wohnungim Veranlagungszeitraum1986zu
einemland- und forstwirtschaftlichenBetriebsvermögen
gehört hat und einemDrittenunentgeltlichüberlassen
wordenist;dieWohnungdesSteuerpflichtigensowieder
dazugehörendeGrundundBodengeltenzum31.Dezem-
ber 1986als entnommen,wennder Nutzungswertbeim
Nutzendenanzusetzenwar.'Wird GrundundBodennach

dem31. Dezember1986dadurchentnommen,daß auf
diesemGrundundBodendieWohnungdesSteuerpflich-
tigenoder eineAltenteilerwohnungerrichtetwird, bleibt
derEntnahmegewinnebenfallsaußerAnsatz;derSteuer-
pflichtigekann die Regelungnur für eine zu eigenen
WohnzweckengenutzteWohnungundfüreineAltenteiler-
wohnunginAnspruchnehmen.''Hatdas Grundstückim
Veranlagungszeitraum1986zu einemgewerblichenoder
einemder selbständigenArbeitdienendenBetriebsver-
mögengehört,so geltendie Sätze6 bis 10 sinngemäß.
"Bei einemGebäudeoderGebäudeteildes Betriebsver-
mögens,das nachdenjeweiligenlandesrechtlichenVor-
schrifteneinBaudenkmalist,sinddieSätze2 bis8 auch
überdasindenSätzen2und6genannteDatum1998hin-
ausanzuwenden.
(16)FürdieerstmaligeAnwendungdes$ 13Abs.5 und

des$ 18Abs.4giltAbsatz19sinngemäß.
(17)'8 14aisterstmalsfürVeräußerungenundEntnah-

men anzuwenden,die nach dem 31. Dezember1995
vorgenommenwordensind.?FürVeräußerungenundEnt-
nahmen,die vor dem 1. Januar 1996 vorgenommen
wordensind, ist $ 14a in den vor dem 1. Januar 1996
geltendenFassungenanzuwenden.
(18)'8 15Abs. 1Satz 1 Nr.2 isterstmalsfürdasWirt-

schaftsjahranzuwenden,das nach dem 31. Dezember
1991 endet. ?BereitsgebildetePensionsrückstellungen
sindspätestensinderSchlußbilanzdesWirtschaftsjahrs,
das nachdem31.Dezember1991endet,in vollerHöhe
gewinnerhöhendaufzulösen.
(19)'$ 15aisterstmalsaufVerlusteanzuwenden,die in

dem nachdem 31. Dezember1979beginnendenWirt-
schaftsjahrentstehen.?Diesgiltnicht
1. fürVerluste,dieineinemvordem1.Januar1980eröff-

netenBetriebentstehen;Sonderabschreibungennach
& 82f der Einkommensteuer-Durchführungsverord-
nungkönnennurin demUmfangberücksichtigtwer-
den,indemsienach$82fAbs.5undAbs.7Satz1der
Einkommensteuer-Durchführungsverordnungin der
FassungderBekanntmachungvom5.Dezember1977
(BGBI. I S. 2443)zur Entstehungoder Erhöhungvon
Verlustenführendurften.®?Wirdmit der Erweiterung
oderUmstellungeinesBetriebsnachdem31.Dezem-
ber1979begonnen,so ist$ 15aaufVerlusteanzuwen-
den,soweitsie mitder ErweiterungoderUmstellung
odermitdemerweitertenoder umgestelltenTeil des
Betriebswirtschaftlichzusammenhängenundin nach
dem 31. Dezember1979beginnendenWirtschafts-
jahrenentstehen,

2. fürVerluste,die imZusammenhangmitderErrichtung
und dem Betriebeiner in Berlin (West)belegenen
Betriebsstättedes Hotel-oderGaststättengewerbes,
dieüberwiegendderBeherbergungdient,entstehen,

3. fürVerluste,die imZusammenhangmitderErrichtung
undderVerwaltungvonGebäudenentstehen,diemit
öffentlichenMittelnimSinnedes$6Abs. 1odernach
&88 des ZweitenWohnungsbaugesetzes, im Saarland
mitöffentlichenMittelnimSinnedes $ 4 Abs. 1 oder
nach$ 51adesWohnungsbaugesetzesfürdas Saar-
land,gefördertsind,

4. für Verluste, soweit sie
a) durchSonderabschreibungennach$ 82f der Ein-

kommensteuer-Durchführungsverordnung,



b) durchAbsetzungenfürAbnutzunginfallendenJah-
resbeträgennach$ 7Abs.2 vondenHerstellungs-
kostenoder von den Anschaffungskostenvon in
ungebrauchtemZustandvomHerstellererworbe-
nen Seeschiffen,die in eineminländischenSee-
schiffsregistereingetragensind,

entstehen;Buchstabea gilt nur bei Schiffen,deren
Anschaffungs-oderHerstellungskostenzumindestens
30 vom Hundert durch Mittel finanziert werden, die
weder unmittelbar noch mittelbar in wirtschaftlichem
ZusammenhangmitderAufnahmevonKreditendurch
den Gewerbebetriebstehen,zu dessenBetriebsver-
mögendasSchiffgehört.

8 15aisterstmalsanzuwenden
1. indenFällendesSatzes2Nr.1und2aufVerluste,die

in nachdem31. Dezember1984beginnendenWirt-
schaftsjahren entstehen; in den Fällen der Nummer 1
tritt an die Stelle des 31. Dezember 1984 der 31. De-
zember 1989, soweit die Gesellschaft aus dem Betrieb
von in eineminländischenSeeschiffsregistereinge-
tragenen Handelsschiffen Verluste erzielt und diese
Verlustegesondertermittelt,und der 31. Dezember
1979,wennder Betriebnachdem 10.Oktober1979
eröffnetworden ist,

2. in den Fällen des Satzes 2 Nr. 3 auf Verluste, die in
nach dem 31. Dezember1994 beginnendenWirt-
schaftsjahren entstehen,

3. in den Fällen des Satzes 2 Nr. 4
a) aufVerluste,die in nachdem31. Dezember1989

beginnendenWirtschaftsjahrenentstehen,wenn
dieGesellschaftdas Schiffvordem16.November
1984bestelltodermitseinerHerstellungbegonnen
hat,

b) aufVerluste,die in nachdem31. Dezember1995
beginnendenWirtschaftsjahrenentstehen,wenn
dieGesellschaftdasSchiffnachdem15.November
1984 angeschafft, bestellt oder mit seiner Herstel-
lungbegonnenhat;andieStelledes31.Dezember
1995 trittder 31. Dezember 1999, wenn der Schiff-
bauvertragvor dem25.April 1996abgeschlossen
worden ist und der Gesellschafter der Gesellschaft
vordem1.Januar 1999beigetretenist;soweitVer-
luste, die in dem Betrieb der Gesellschaft entstehen
undnachSatz2Nr.4odernach$ 15aAbs.1Satz1
ausgleichsfähigoderabzugsfähigsind,zusammen
das EineinhalbfachederinsgesamtgeleistetenEin-
lageübersteigen,ist $ 15aaufVerlusteanzuwen-
den, die innach dem 15.November 1984beginnen-
den Wirtschaftsjahren entstehen; das Eineinhalb-
facheermäßigtsich für Verluste,die in nachdem
31.Dezember1994beginnendenWirtschaftsjahren
entstehen,aufdasEineinviertelfachederinsgesamt
geleistetenEinlage.

“Scheidetein Kommanditistoder ein andererMitunter-
nehmer,dessenHaftungder einesKommanditistenver-
gleichbaristunddessenKapitalkontoinderSteuerbilanz
der Gesellschaft auf Grund von ausgleichs- oder abzugs-
fähigenVerlustennegativgewordenist, aus der Gesell-
schaftausoderwirdineinemsolchenFalldieGesellschaft
aufgelöst,sogiltderBetrag,denderMitunternehmernicht
ausgleichenmuß,alsVeräußerungsgewinnimSinnedes
8 16.°InHöhedernachSatz4 alsGewinnzuzurechnen-
denBeträgesindbeidenanderenMitunternehmernunter
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Berücksichtigungder für die Zurechnungvon Verlusten
geltendenGrundsätzeVerlustanteileanzusetzen.°Beider
Anwendungdes$ 15aAbs.3 sindnurVerlustezuberück-
sichtigen,aufdie$ 15aAbs. 1anzuwendenist.
(19a)'$ 16Abs.2 Satz3 undAbs.3 Satz2 isterstmals

auf Veräußerungenanzuwenden,die nachdem31. De-
zember1993erfolgen.?$16Abs. 4 ist erstmalsaufVer-
äußerungenanzuwenden,die nach dem 31. Dezember
1995erfolgen;hat der Steuerpflichtigebereitsfür Ver-
äußerungenvor dem 1. Januar 1996Veräußerungsfrei-
beträgeinAnspruchgenommen,bleibendieseunberück-
sichtigt.
(19b)Für dieAnwendungdes $ 19aAbs. 1 Satz 2 ist

8 17Abs.5Satz1desFünftenVermögensbildungsgeset-
zes in der Fassungder Bekanntmachungvom 4. März
1994(BGBI.|S. 406)sinngemäßanzuwenden.
(20)'8$20Abs. 1 Nr. 6 des Einkommensteuergesetzes

1990isterstmalsaufnachdem31.Dezember1974zuge-
flosseneZinsen aus Versicherungsverträgenanzuwen-
den,dienachdem31.Dezember1973abgeschlossen
wordensind.?FürdieAnwendungdes820Abs. 1Nr.6 in
derFassungdesGesetzesvom25.Februar1992(BGBi.|
S. 297)giltAbsatz 12 Satz 3 entsprechend.’Wenndie
DividendezivilrechtlichnichtdemAnteilseignerzusteht,
ist820Abs.2 Satz1Nr.2 Buchstabea undAbs.2aerst-
mals in den Fällenanzuwenden,in denendie Trennung
zwischen Stammrecht und Dividendenanspruch nach
dem31.Dezember1993erfolgt.*$20Abs.2 Satz 1Nr.3
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes 1990 ist letztmals
aufStückzinsenanzuwenden,dievordem1.Januar 1994
gezahlt werden. °$ 20 Abs. 1 Nr. 6 in der Fassung des
Gesetzesvom20. Dezember1996(BGBl. I S. 2049)ist
erstmalsauf Zinsenaus Versicherungsverträgenanzu-
wenden, bei denen die Ansprüche nach dem 31. Dezem-
ber1996entgeltlicherworbenwordensind.
(21)'821Abs.2 Satz1und$21asindletztmalsfürden

Veranlagungszeitraum1986 anzuwenden.?Haben bei
einerWohnungim eigenenHaus bei demSteuerpflich-
tigenimVeranlagungszeitraum1986dieVoraussetzungen
fürdieErmittlungdesNutzungswertsalsÜberschußdes
Mietwerts über die Werbungskosten oder die Betriebs-
ausgabenvorgelegen,so ist$21Abs.2Satz1fürdiefol-
gendenVeranlagungszeiträume,in denendieseVoraus-
setzungenvorliegen,weiteranzuwenden;der Nutzungs-
wertist insoweitbis einschließlichVeranlagungszeitraum
1998nach$ 2 Abs. 2 zu ermitteln.?DerSteuerpflichtige
kann für einenVeranlagungszeitraumnachdem Veran-
lagungszeitraum1986 unwiderruflichbeantragen,daß
Satz2abdiesemVeranlagungszeitraumnichtmehrange-
wendet wird. *Haben bei einerWohnung im eigenen Haus
beidemSteuerpflichtigenimVeranlagungszeitraum1986
dieVoraussetzungenfürdieInanspruchnahmevonerhöh-
tenAbsetzungenvorgelegenundfindetSatz2 keineAn-
wendung,könnendiedenerhöhtenAbsetzungenentspre-
chendenBeträgewie Sonderausgabenbis einschließlich
des Veranlagungszeitraumsabgezogenwerden,in dem
der Steuerpflichtigedie erhöhtenAbsetzungenletztmals
hättein Anspruchnehmenkönnen.SEntsprechendesgilt
für Aufwendungennach$ 51Abs. 1 Nr. 2 Buchstabeq
Satz 5 inVerbindungmit$ 82aAbs. 3 der Einkommen-
steuer-Durchführungsverordnunginderjeweilsanzuwen-
dendenFassungund für den erweitertenSchuldzinsen-
abzugnach$ 21aAbs. 4. "Werdenan einerzu eigenen
WohnzweckengenutztenWohnung im eigenen Haus
nachdem31.Dezember1986undvordem1.Januar1992
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Herstellungskosten für Maßnahmen im Sinne des $ 51
Abs.1Nr.2Buchstabeq aufgewendet,dieimFallderVer-
mietungnach $ 82a der Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnunginderjeweilsanzuwendendenFassung
zur Vornahmevon erhöhtenAbsetzungenberechtigen
würdenunddie der Steuerpflichtigenichtin die Bemes-
sungsgrundlagedes$ 106einbezogenhat,so könnendie
Herstellungskostenim Jahr der Herstellungund in den
folgendenneun Kalenderjahrenjeweils bis zu 10 vom
Hundertwie Sonderausgabenabgezogenwerden;dies
gitt entsprechendfür Herstellungskostenim Sinne der
88 7 und12Abs. 3 des SchutzbaugesetzesundfürAuf-
wendungenimSinnedes$ 51Abs. 1 Nr.2 Buchstabeq
Satz 5 inVerbindungmit$ 82aAbs. 3 der Einkommen-
steuer-Durchführungsverordnunginderjeweilsanzuwen-
dendenFassung.’Satz 6 gilt entsprechendfür Herstel-
lungskosten,die nachdem31. Dezember1986undvor
dem1.Januar 1991aufgewendetwerdenundimFallder
Vermietungnach$ 51Abs. 1Nr.2 Buchstabex odery in
Verbindungmit$ 82goder$ 82ider Einkommensteuer-
Durchführungsverordnunginderjeweilsanzuwendenden
Fassungzur Vornahmevon erhöhtenAbsetzungenbe-
rechtigenwürden.®DieSätze6 und7 sind in den Fällen
desSatzes2nichtanzuwenden.
(212)8$22Nr.4Satz1und4Buchstabea inderFassung

desGesetzesvom11.Oktober1995(BGBi.I S. 1250)ist
erstmalsfür den Veranlagungszeitraum1995anzuwen-
den.
(22)8 23Abs. 3 Satz2 ist aufVeräußerungsgeschäfte

anzuwenden,bei denen der Steuerpflichtigedas Wirt-
schaftsgutnach dem 31. Juli 1995anschafftund ver-
äußert.
(22a)'$ 32 in der Fassungdes Gesetzesvom20.De-

zember 1996 (BGBi. I S. 2049) ist für den Veranlagungs-
zeitraum1996mit der Maßgabeanzuwenden,daß in
Absatz6Satz1andieStellederZahl288dieZahl261und
inAbsatz6Satz2 und3 jeweilsandieStellederZahl576
dieZahl522tritt.8 32Abs.4Satz2 istanzuwenden
a) fürdenVeranlagungszeitraum1998mitderMaßgabe,

daß an die Stelledes Betragsvon 12000Deutsche
MarkderBetragvon12360DeutscheMarktritt,und

b) abdemVeranlagungszeitraum1999mitderMaßgabe,
daß an die Stelledes Betragsvon 12000 Deutsche
MarkderBetragvon13020DeutscheMarktritt.
(22b)832aAbs. 1istanzuwenden

1. für den Veranlagungszeitraum1998in der folgenden
Fassung:
„(1)"DietariflicheEinkommensteuerbemißtsichnach
demzu versteuerndenEinkommen.?Siebeträgtvor-
behaltlichder8$32b,34,34bund34cjeweilsinDeut-
sche Mark für zu versteuerndeEinkommen
1. bis12365DeutscheMark(Grundfreibetrag):

0;
2. von 12 366 Deutsche Mark bis 58 643 Deutsche

Mark:
(91,19-y+2590)-y;

3. von 58644DeutscheMark bis 120041Deutsche
Mark:
(151,96-2+3434) -z+ 13938;

4. von 120 042 Deutsche Mark an:
0,53:x-22 843.

?„y”istein Zehntausendstel des 12 312 Deutsche Mark
übersteigendenTeilsdesabgerundetenzuversteuern-

den Einkommens. *„z” ist ein Zehntausendstel des
58590DeutscheMarkübersteigendenTeilsdesabge-
rundeten zu versteuernden Einkommens. °,„x”ist das
abgerundetezuversteuerndeEinkommen.”;

2. fürdenVeranlagungszeitraum1999unddiefolgenden
VeranlagungszeiträumeinderfolgendenFassung:
„(1)‘DietariflicheEinkommensteuerbemißtsichnach
demzu versteuerndenEinkommen.?Siebeträgtvor-
behaltlichder$$32b,34,34bund34cjeweilsinDeut-
scheMarkfürzuversteuerndeEinkommen
1. bis13.067DeutscheMark(Grundfreibetrag):

0;
2. von 13068 DeutscheMark bis 66365 Deutsche

Mark:
(101,22-y+2590) -y;

3. von 66366DeutscheMarkbis 120041Deutsche
Mark:
(151,93:z+3669) -z+16679;

4. von120042DeutscheMarkan:
0,53-x-22 844.

°„y”isteinZehntausendsteldes13014DeutscheMark
übersteigendenTeilsdesabgerundetenzuversteuern-
den Einkommens.*,z” ist ein Zehntausendsteldes
66312DeutscheMarkübersteigendenTeilsdesabge-
rundetenzu versteuerndenEinkommens.°,„x”ist das
abgerundetezuversteuerndeEinkommen.”
(22c)$32aAbs.4 istanzuwenden

1. für denVeranlagungszeitraum1998in der folgenden
Fassung:
„(4) Für zu versteuerndeEinkommenbis 120041
DeutscheMarkergibtsichdienachdenAbsätzen1bis
3 berechnete tarifliche Einkommensteuer aus der die-
sem Gesetz beigefügten Anlage 4 (Einkommensteuer-
Grundtabelle).”;

2. fürdenVeranlagungszeitraum1999unddiefolgenden
VeranlagungszeiträumeinderfolgendenFassung:
„(4) Für zu versteuerndeEinkommenbis 120041
DeutscheMarkergibtsichdienachdenAbsätzen1bis
3 berechnetetariflicheEinkommensteuerausderdie-
semGesetzbeigefügtenAnlage5 (Einkommensteuer-
Grundtabelle).”
(22d)832aAbs.5Satz2 istanzuwenden

1. für denVeranlagungszeitraum1998in der folgenden
Fassung:
„Für zu versteuernde Einkommen bis 240 083 Deut-
scheMarkergibtsichdienachSatz1berechnetetarif-
licheEinkommensteuerausderdiesemGesetzbeige-
fügtenAnlage4a (Einkommensteuer-Splittingtabeile).”;

2. fürdenVeranlagungszeitraum1999unddiefolgenden
VeranlagungszeiträumeinderfolgendenFassung:
„Für zu versteuernde Einkommen bis 240 083 Deut-
scheMarkergibtsichdienachSatz1berechnetetarif-
licheEinkommensteuerausderdiesemGesetzbeige-
fügtenAnlage5a(Einkommensteuer-Splittingtabelle).”
(23)'$32bAbs. 1Nr.1Buchstabea inderFassungdes

Gesetzesvom11.Oktober1995(BGBi.I S. 1250)isterst-
mals für den Veranlagungszeitraum1995anzuwenden.
8 32bAbs.2 inderFassungdesGesetzesvom11.Okto-
ber 1995(BGBl.I S. 1250)istauchaufvordemVeranla-
gungszeitraum1996erzielteEinkünfteimSinnedes$32b
Abs. 1Nr. 2 und3 anzuwenden,soweitdieseansonsten



“beider Berechnungdes SteuersatzesfürVeranlagungs-
zeiträumeab 1996einzubeziehenwären.°$32b Abs. 1
Nr. 1 Buchstabea in der Fassungdes Gesetzesvom
20.Dezember1996(BGBi.I S. 2049)istaufdieaus Lan-
desmittelnergänztenLeistungenaus demEuropäischen
SozialfondszurAufstockungder Leistungennach$ 55a
des Arbeitsförderungsgesetzesanzuwenden,für die der
Bewilligungsbescheidnach dem 31. Dezember1995
erteiltwordenist.
(24)'8$33b Abs. 5 in der durch Gesetz vom 20. Dezem-

ber 1996(BGBi. I S. 2049)geändertenFassungist erst-
mals für den Veranlagungszeitraum1996anzuwenden.
2833bAbs. 6 inderdurchGesetzvom11.Oktober1995
(BGBi.IS. 1250)geändertenFassungisterstmalsfürden
Veranlagungszeitraum1995anzuwenden.
(25)8 34cAbs. 6 Satz2 Halbsatz2 isterstmalsfürden

Veranlagungszeitraum1996anzuwenden,wenndas den
EinkünftenzugrundeliegendeRechtsgeschäftvor dem
11.November1993abgeschlossenwordenist.
(26)'$ 34f inderjeweilsgeltendenFassungistmitder

Maßgabeanzuwenden,daßderAbzugderdenerhöhten
Absetzungennach8 7b odernach$ 15des Berlinförde-
rungsgesetzesentsprechendenBeträgewie Sonderaus-
gaben als die InanspruchnahmeerhöhterAbsetzungen
nach$ 34fgilt.?$34fAbs. 2 isterstmalsanzuwendenbei
Inanspruchnahmeder Steuerbegünstigungnach $ 10e
Abs. 1 bis 5 odernach$ 15bdes Berlinförderungsgeset-
zes für nachdem31. Dezember1990hergestellteoder
angeschaffteObjekte.?Fürnachdem31.Dezember1989
undvordem1.Januar1991hergestellteoderangeschaffte
Objekteist $ 34fAbs. 2 des Einkommensteuergesetzes
1990anzuwenden,fürvordem1.Januar1990hergestellte
oderangeschaffteObjekteist $ 34fAbs. 2 des Einkom-
mensteuergesetzes1987 weiter anzuwenden.‘$ 34f
Abs. 3 und 4 Satz 2 in der Fassungdes Gesetzesvom
25.Februar1992(BGBl.IS. 297)isterstmalsanzuwenden
beiInanspruchnahmederSteuerbegünstigungnach$ 10e
Abs. 1bis5 inderFassungdesGesetzesvom25.Februar
1992(BGBi. I S. 297).°834f Abs. 4 Satz 1 ist erstmals
anzuwendenbei Inanspruchnahmeder Steuerbegün-
stigungnach$ 10eAbs. 1bis5 odernach8 15bdesBer-
linförderungsgesetzesfür nachdem31. Dezember1991
hergestellteoder angeschaffteObjekte.
(27)'8 36Abs.2 Nr.2 undNr.3 Satz1bis3 inderFas-

sung des Artikels1 des Gesetzesvom 13. September
1993(BGB. I S. 1569)gilterstmals
a) fürAusschüttungen,die aufeinemdengesellschafts-

rechtlichenVorschriftenentsprechendenGewinnver-
teilungsbeschlußfüreinabgelaufenesWirtschaftsjahr
beruhenunddie indemerstennachdem31.Dezem-
ber 1993endendenWirtschaftsjahrder ausschütten-
denKörperschafterfolgen,und

b) für andereAusschüttungenund sonstigeLeistungen,
die in demletztenvor dem1. Januar 1994endenden
Wirtschaftsjahrder ausschüttendenKörperschafter-
folgen.

2FürdieVeranlagungszeiträume1993und1994istweitere
VoraussetzungfürdieAnwendungdesSatzes1,daßeine
Steuerbescheinigungvorliegt,die die nach$ 36 Abs. 2
Nr. 3 Satz 1 und 2 anrechenbare Körperschaftsteuer in
Höhevon%sowiedieHöhederLeistung,fürdiederTeil-
betrag im Sinne des $ 30 Abs. 2 Nr. 1 des Körper-
schaftsteuergesetzes als verwendet gilt, ausweist.
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(28)'$37Abs.3Satz5 inderFassungdiesesGesetzes
isterstmalsfürdenVeranlagungszeitraum1991anzuwen-
den.?FürnegativeEinkünfteausVermietungundVerpach-
tung, die bei InanspruchnahmeerhöhterAbsetzungen
nach$ 14coder$ 14ddesBerlinförderungsgesetzesent-
stehen,ist$ 37Abs. 3 Satz8 nuranzuwenden,wenndie
Voraussetzungenfür die Inanspruchnahmeder erhöhten
Absetzungenerstmalsnachdem31.Dezember1990ein-
getretensind.
(28a)'Für den Veranlagungszeitraum1998 ist $ 38c

Abs. 1 Satz4 mitderMaßgabeanzuwenden,daßan die
StelledesBetragsvon62856DeutscheMarkderBetrag
von63342DeutscheMarktritt.?FürdenVeranlagungs-
zeitraum1999unddiefolgendenVeranlagungszeiträume
ist$ 38cAbs. 1Satz4mitderMaßgabeanzuwenden,daß
andieStelledes Betragsvon62856DeutscheMarkder
Betragvon64476DeutscheMarktritt.
(29)"Bei der Veräußerungoder Einlösungvon Wert-

papierenundKapitalforderungen,dievor dem1. Januar
1994von der die KapitalerträgeauszahlendenStellefür
denGläubigererworbenoderan ihnveräußertund seit-
demverwahrtoderverwaltetwordensind,bemißtsichder
SteuerabzugnachdemUnterschiedzwischendemEnt-
geltfürdenErwerbunddenEinnahmenausderVeräuße-
rungoderEinlösungderWertpapiereundKapitalforderun-
gen, wenn die Laufzeit der Wertpapiere oder Kapitalforde-
rungennichtlängerals einJahr istoderein Falldes $ 43
Abs. 1Satz1Nr.7Buchstabeb vorliegt;diesgiltletztmals
fürKapitalerträge,die vordem1.August1994zufließen.
2Beider Veräußerungoder Einlösungvon Wertpapieren
und Kapitalforderungen,die von der Bundesschulden-
verwaltung oder einer Landesschuldenverwaltung ver-
wahrt oder verwaltetwerden können,bemißtsich der
Steuerabzugnachden bis zum31. Dezember1993gel-
tendenVorschriften,wennsie vor dem 1. Januar 1994
emittiertworden sind; dies gilt nicht für besonders in
RechnunggestellteStückzinsen.°843aAbs.2 bis4 inder
FassungdesGesetzesvom26.Juli 1994(BGBl.IS. 1749)
isterstmalsaufKapitalerträgeanzuwenden,dienachdem
31.Juli 1994zufließen.
(29a)$ 45aAbs. 1Satz2 isterstmalsaufKapitalerträge

anzuwenden, die nach dem 28. Dezember 1996zufließen.
(29b)$ 46 in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezem-

ber 1996(BGBi. I S. 2049)ist erstmalsfür den Veranla-
gungszeitraum1996anzuwenden.
(30)$ 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabeaist erstmals für den

Veranlagungszeitraum1995anzuwenden.
(31)'FürdieAnwendungdes $50Abs. 5Satz4 Nr.2gilt

Absatz 2 entsprechend.?$ 50 Abs. 5 Satz 4 Nr. 3 ist
erstmalsfür Vergütungenanzuwenden,die nach dem
31.Dezember1995zufließen.
(31a)$ 50dAbs. 4 ist auchfürVeranlagungszeiträume

vor 1997anzuwenden.
(32)Die 8$ 53 und 54 des Einkommensteuergesetzes

1990 sind weiter anzuwenden.
(33)DieAnlage7(zu$44d)inderFassungdesGesetzes

vom11.Oktober1995(BGBl. I S. 1250)gilterstmalsfür
denVeranlagungszeitraum1995.

8853und54
(weggefallen)
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Schlußvorschriften

(Sondervorschriftenfür dieGewinnermittlung
nach$4oder nachDurchschnittssätzenbeivor

dem 1. Juli 1970 angeschafftem Grund und Boden)
(1)Bei Steuerpflichtigen,derenGewinnfür das Wirt-

schaftsjahr,indasder30.Juni 1970fällt,nichtnach$5zu
ermittelnist,giltbeiGrundundBoden,dermitAblaufdes
30. Juni 1970zu ihremAnlagevermögengehörthat,als
Anschaffungs-oderHerstellungskosten(84Abs.3Satz4
und$ 6Abs. 1 Nr.2 Satz1)dasZweifachedesnachden
Absätzen2 bis4zuermittelndenAusgangsbetrags.
(2)‘Bei der Ermittiungdes Ausgangsbetragsdes zum

land- und forstwirtschaftlichenVermögen($ 33 Abs. 1
Satz 1 Bewertungsgesetzin der Fassungder Bekannt-
machungvom10. Dezember1965- BGBl. I S. 1861-,
zuletztgeändertdurchdas Bewertungsänderungsgesetz
1971vom27. Juli 1971- BGBi. I S. 1157)gehörenden
GrundundBodensistseineZuordnungzudenNutzungen
undWirtschaftsgütern($34Abs.2Bewertungsgesetz)am
1.Juli 1970maßgebend;dabeisinddieHof- undGebäu-
deflächensowiedieHausgärtenimSinnedes$40Abs.3
des Bewertungsgesetzesnicht in die einzelneNutzung
einzubeziehen.?Essindanzusetzen:
1. BeiFlächen,dienachdemBodenschätzungsgesetzin

der imBundesgesetzblattTeil Ill, Gliederungsnummer
610-8, veröffentlichtenbereinigtenFassung, zuletzt
geändertdurchArtikel95Nr.4 desEinführungsgeset-
zes zur Abgabenordnungvom 14. Dezember1976
(BGB. IS. 3341),zuschätzensind,fürjedeskataster-
mäßigabgegrenzteFlurstückderBetraginDeutscher
Mark,der sich ergibt,wenndie für das Flurstückam
1. Juli 1970imamtlichenVerzeichnisnach$ 2 Abs. 2
der Grundbuchordnung(Liegenschaftskataster)aus-
gewieseneErtragsmeßzahlvervierfachtwird.?Abwei-
chendvonSatz1sindfürFlächenderNutzungsteile
a) Hopfen, Spargel, Gemüsebauund Obstbau

4,00DeutscheMarkjeQuadratmeter,
b) Blumen-undZierpflanzenbausowieBaumschulen

5,00DeutscheMarkjeQuadratmeter
anzusetzen,wennderSteuerpflichtigedemFinanzamt
gegenüberbis zum30.Juni 1972eineErklärungüber
dieGröße,LageundNutzungderbetreffendenFlächen
abgibt,

2. für Flächender forstwirtschaftlichenNutzungje Qua-
dratmeter1,00DeutscheMark,

3. fürFlächenderweinbaulichenNutzungderBetrag,der
sichunterBerücksichtigungdermaßgebendenLagen-
vergleichszahl(Vergleichszahlder einzeinenWeinbau-
lage,$39Abs.1Satz3und$57Bewertungsgesetz),die
für ausbauendeBetriebsweisemit Faßweinerzeugung
anzusetzenist,ausdernachstehendenTabelleergibt:

Ausgangsbetrag
Lagenvergleichszahl jeQuadratmeter

inDM

bis 20 2,50
21bis 30 3,50
31bis 40 5,00
41bis 50 7,00
51 bis 60 8,00
61 bis 70 9,00
71 bis 100 10,00
über 100 12,50

4. für Flächender sonstigenland- und forstwirtschaft-
lichenNutzung,auf die Nummer1 keineAnwendung
findet,
jeQuadratmeter 1,00DeutscheMark,

5. für Hofflächen,Gebäudeflächenund Hausgärtenim
Sinnedes$40Abs.3desBewertungsgesetzes
jeQuadratmeter 5,00DeutscheMark,

6. fürFlächendesGeringstlandes
jeQuadratmeter 0,25DeutscheMark,

7. fürFlächendesAbbaulandes
jeQuadratmeter 0,50DeutscheMark,

8. fürFlächendesUnlandes
jeQuadratmeter 0,10DeutscheMark.
(3)'Lagam1.Juli 1970keinLiegenschaftskatastervor,

in dem Ertragsmeßzahlenausgewiesensind, so ist der
Ausgangsbetragin sinngemäßerAnwendungdes Absat-
zes 2 Nr. 1 Satz 1 auf der Grundlageder durchschnitt-
lichenErtragsmeßzahlder landwirtschaftlichenNutzung
eines Betriebszu ermitteln,die die Grundlagefür die
Hauptfeststellungdes Einheitswertsauf den 1. Januar
1964bildet.?Absatz2Nr.1Satz2bleibtunberührt.
(4)Bei nichtzum land- und forstwirtschaftlichenVer-

mögengehörendemGrundundBodenistalsAusgangs-
betraganzusetzen:
1. Für unbebaute Grundstücke der auf den 1. Januar

1964festgestellteEinheitswert."Wirdaufden1.Januar
1964keinEinheitswertfestgestelltoder hat sich der
Bestanddes Grundstücksnachdem 1. Januar 1964
und vor dem 1. Juli 1970verändert,so ist derWert
maßgebend,der sich ergeben würde, wenn das
Grundstücknach seinemBestandvom 1. Juli 1970
undnachdenWertverhältnissenvom1. Januar 1964
zubewertenwäre;

2. fürbebauteGrundstückederWert,dersichnachNum-
mer1ergebenwürde,wenndasGrundstückunbebaut
wäre.
(5)"WeistderSteuerpflichtigenach,daßderTeilwertfür

GrundundBodenim SinnedesAbsatzes1am1. Juli 1970
höherist alsdas Zweifachedes Ss,soist
aufAntragdesSteuerpflichtigenderTeilwertalsAnschaf-
fungs- oderHerstellungskostenanzusetzen.?DerAntrag
istbiszum31.Dezember1975beidemFinanzamtzustel-
len,das fürdie ErmittlungdesGewinnsausdemBetrieb
zuständigist. Der Teilwertist gesondertfestzustellen.
“Vordem1.Januar1974brauchtdieseFeststellungnurzu
erfolgen,wenn ein berechtigtesInteressedes Steuer-
pflichtigengegebenist. °DieVorschriftender Abgaben-
ordnungundderFinanzgerichtsordnungüberdie geson-
derte Feststellungvon Besteuerungsgrundlagengelten
entsprechend.
(6)‘Verluste,die bei der Veräußerungoder Entnahme

vonGrundundBodenimSinnedesAbsatzes1entstehen,
dürfen bei der Ermittlungdes Gewinns in Höhe des
Betragsnicht berücksichtigtwerden,um den der Ver-
äußerungspreis oder der an dessen Stelle tretende Wert
nach Abzug der Veräußerungskostenunterdem Zwei-
fachendes Ausgangsbetragsliegt.?Entsprechendesgilt
beiAnwendungdes86Abs.1Nr.2Satz2.
(7) Grundund Boden,der nach $ 4Abs. 1 Satz5 des

Einkommensteuergesetzes 1969nicht anzusetzenwar, ist
wieeineEinlagezu behandeln;er istdabeimitdemnach
Absatz1oder5maßgebendenWertanzusetzen.
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Sondervorschriften

für Steuerpflichtige in dem in Artikel 3
des EinigungsvertragesgenanntenGebiet

BeiSteuerpflichtigen,dieam31.Dezember1990einen
Wohnsitzoder ihrengewöhnlichenAufenthaltin dem in
Artikel3desEinigungsvertragesgenanntenGebietundim
Jahre 1990keinenWohnsitzoder gewöhnlichenAufent-
haltimbisherigenGeltungsbereichdiesesGesetzeshat-
ten,giltfolgendes:
1. 8 7 Abs. 5 ist auf Gebäudeanzuwenden,die in dem

Artikel 3 des EinigungsvertragesgenanntenGebiet
nachdem31. Dezember1990angeschafftoder her-
gestelltwordensind.

2. 8 52Abs. 2 bis33 istnichtanzuwenden,soweitdarin
die AnwendungeinzelnerVorschriftenfür Veranla-
gungszeiträumeoderWirtschaftsjahrevor 1991gere-
geltist.

857
Besondere Anwendungsregeln aus

Anlaßder HerstellungderEinheitDeutschlands
(1)Die88 7c, 7f, 7g, 7k und 10ediesesGesetzes,die

88 76, 78, 82aund82fder Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnungsowie die 8$ 7 und 12 Abs. 3 des
Schutzbaugesetzes sind auf Tatbestände anzuwenden,
die indeminArtikel3 des Einigungsvertragesgenannten
Gebietnachdem31.Dezember1990verwirklichtworden
sind.
(2)Die$$ 7bund7ddiesesGesetzessowiedie8881,

82d,82g und 82ider Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnungsindnichtaufTatbeständeanzuwenden,die
in dem in Artikel3 des Einigungsvertragesgenannten
Gebietverwirklichtwordensind.
(3)BeiderAnwendungdes87gAbs.2 Nr.1,des$ 13a

Abs. 4 und8 unddes $ 14aAbs. 1 ist indeminArtikel3
des EinigungsvertragesgenanntenGebiet anstattvom
maßgebendenEinheitswertdes Betriebsder Land- und
ForstwirtschaftunddendarinausgewiesenenWertenvom
Ersatzwirtschaftswertnach$ 125des Bewertungsgeset-
zesauszugehen.
(4) '$ 10d Abs. 1 ist mit der Maßgabeanzuwenden,

daß der Sonderausgabenabzugerstmalsvon dem für
die zweite Hälftedes Veranlagungszeitraums1990er-
mitteltenGesamtbetragder Einkünftevorzunehmenist.
?8 10d Abs. 2 und 3 ist auch für Verlusteanzuwen-
den, die in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages
genanntenGebiet im Veranlagungszeitraum1990ent-
standensind.
(5)$22Nr.4 istaufvergleichbareBezügeanzuwenden,

die aufGrunddes GesetzesüberRechtsverhältnisseder
Abgeordnetender Volkskammerder DeutschenDemo-
kratischenRepublikvom 31. Mai 1990 (GBil.I Nr. 30
S. 274)gezahltwordensind.
(6)$34fAbs.3 Satz3 isterstmalsaufdieindeminArti-

kel 3 des EinigungsvertragsgenanntenGebiet für die
zweite Hälftedes Veranlagungszeitraums1990 festge-
setzte Einkommensteuer anzuwenden.
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858
Weitere Anwendung

vonRechtsvorschriften,dievorHerstellung
der EinheitDeutschlandsindeminArtikel3des

EinigungsvertragesgenanntenGebietgegoltenhaben
(1)DieVorschriftenüberSonderabschreibungennach

& 3 Abs. 1 des Steueränderungsgesetzesvom 6. März
1990(GBI.INr.17S. 136)inVerbindungmit$7derDurch-
führungsbestimmungzum Gesetz zur Änderung der
RechtsvorschriftenüberdieEinkommen-,Körperschaft-
und Vermögensteuer—Steueränderungsgesetz- vom
16.März1990(GBi.I Nr.21S. 195)sindaufWirtschafts-
güterweiteranzuwenden,die nachdem31. Dezember
1989undvordem1.Januar 1991indeminArtikel3 des
EinigungsvertragesgenanntenGebietangeschafftoder
hergestelltwordensind.
(2)'Rücklagennach&3 Abs. 2 des Steueränderungs-

gesetzesvom6.März1990(GBI.I Nr.17S. 136)inVerbin-
dungmit$ 8 derDurchführungsbestimmungzumGesetz
zurÄnderungderRechtsvorschriftenüberdieEinkom-
men-,Körperschaft-undVermögensteuer—Steuerände-
rungsgesetz- vom16.März 1990(GBi. I Nr. 21 S. 195)
dürfen,soweit sie zum 31. Dezember1990zulässiger-
weisegebildetwordensind,auchnachdiesemZeitpunkt
fortgeführtwerden.?SiesindspätestensimVeranlagungs-
zeitraum1995gewinn-odersonsteinkünfteerhöhendauf-
zulösen.°Sind vor dieser AuflösungbegünstigteWirt-
schaftsgüterangeschafftoderhergestelltworden,sinddie
inRücklageeingestelltenBeträgevondenAnschaffungs-
oderHerstellungskostenabzuziehen;die Rücklageist in
Höhe des abgezogenenBetrags im Veranlagungszeit-
raumder Anschaffungoder Herstellunggewinn- oder
sonsteinkünfteerhöhendaufzulösen.
(3)DieVorschriftüberdenSteuerabzugsbetragnach89

Abs. 1 der Durchführungsbestimmungzum Gesetz zur
ÄnderungderRechtsvorschriftenüberdieEinkommen-,
Körperschaft-und Vermögensteuer—Steueränderungs-
gesetz- vom16.März 1990(GBI. I Nr.21S. 195)ist für
Steuerpflichtigeweiteranzuwenden,dievordem1.Januar
1991indeminArtikel3 des Einigungsvertragesgenann-
tenGebieteineBetriebsstättebegründethaben,wennsie
vondemTag derBegründungderBetriebsstätteanzwei
Jahre lang die Tätigkeit ausüben, die Gegenstand der
Betriebsstätteist.

8859bis61
(weggefallen)

X. Kindergeld

862
Anspruchsberechtigte

(1) Für Kinder im Sinne des $ 63 hat Anspruchauf
KindergeldnachdiesemGesetz,wer
1. im InlandeinenWohnsitzoder seinengewöhnlichen

Aufenthalthatoder
2. ohneWohnsitzodergewöhnlichenAufenthaltimInland

a) nach$ 1 Abs. 2 unbeschränkteinkommensteuer-
pflichtigistoder

b) nach$ 1Abs.3alsunbeschränkteinkommensteuer-
pflichtigbehandeltwird.
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(2) 'Ein Ausländerhat nur Anspruchauf Kindergeld,
wennerimBesitzeinerAufenthaltsberechtigungoderAuf-
enthaltserlaubanisist.?EinausländischerArbeitnehmer,der
zur vorübergehendenDienstleistungin das Inlandent-
sandtist,hatkeinenAnspruchauf Kindergeld;seinEhe-
gattehatAnspruchaufKindergeld,wennerimBesitzeiner
Aufenthaltsberechtigungoder Aufenthaltserlaubnisist
undeineder Beitragspflichtzur BundesanstaltfürArbeit
unterliegendeoder nach$ 169cNr. 1 des Arbeitsförde-
rungsgesetzesbeitragsfreieBeschäftigungals Arbeit-
nehmerausübt.

863
Kinder

(1)"Als Kinder werden berücksichtigt
1. KinderimSinnedes$32Abs.1,
2. vomBerechtigtenin seinenHaushaltaufgenommene

KinderseinesEhegatten,
3. vomBerechtigtenin seinenHaushaltaufgenommene

Enkel.
:&32 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend.°*Kinder,die weder
einenWohnsitznoch ihrengewöhnlichenAufenthaltim
Inland, in einemMitgliedstaatder EuropäischenUnion
oder in einemStaat,auf den das Abkommenüberden
EuropäischenWirtschaftsraumAnwendungfindet,haben,
werden nicht berücksichtigt, es sei denn, sie leben im
HaushalteinesBerechtigtenimSinnedes862Abs.1Nr.2
Buchstabea.
(2)DieBundesregierungwirdermächtigt,durchRechts-

verordnung,die nichtder Zustimmungdes Bundesrates
bedarf,zu bestimmen,daß einemBerechtigten,der im
Inlanderwerbstätigist odersonstseinehauptsächlichen
Einkünfteerzielt,fürseineinAbsatz1 Satz3 ersterHalb-
satzbezeichnetenKinderKindergeldganzoderteilweise
zu leistenist, soweitdies mit Rücksichtauf die durch-
schnittlichenLebenshaltungskostenfür Kinder in deren
WohnsitzstaatundaufdiedortgewährtendemKindergeld
vergleichbarenLeistungengebotenist.

864
ZusammentreffenmehrererAnsprüche

(1)FürjedesKindwirdnureinemBerechtigtenKinder-
geldgezahlt.
(2) ‘Bei mehrerenBerechtigtenwird das Kindergeld

demjenigengezahlt,derdasKindinseinenHaushaltauf-
genommenhat.?IsteinKind in dengemeinsamenHaus-
halt von Eltern,einemEltemteilund dessenEhegatten,
Pflegeelternoder Großelternaufgenommenworden,so
bestimmendieseuntereinanderden Berechtigten.°Wird
eineBestimmungnichtgetroffen,so bestimmtdas Vor-
mundschaftsgerichtauf Antragden Berechtigten.‘Den
Antragkannstellen,wereinberechtigtesInteresseander
ZahlungdesKindergeldeshat.Lebt einKindimgemein-
samenHaushaltvon ElternundGroßeltern,so wirddas
KindergeldvorrangigeinemElternteilgezahlt;es wirdan
einenGroßelternteilgezahlt,wennder Elternteilgegen-
überderzuständigenStelleaufseinenVorrangschriftlich
verzichtethat.
(3)"IstdasKindnichtindenHaushalteinesBerechtigten

aufgenommen,so erhältdas Kindergeldderjenige,der
dem Kind eine Unterhaltsrentezahlt.®Zahlenmehrere
Berechtigtedem Kind Unterhaltsrenten,so erhält das

Kindergeldderjenige,der dem Kind die höchsteUnter-
haltsrentezahlt. ‘Werdengleich hohe Unterhaltsrenten
gezahlt,so bestimmendie Berechtigtenuntereinander,
werdas Kindergelderhaltensoll. ‘WirdeineBestimmung
nicht getroffenoder zahlt keinerder Berechtigtendem
Kind Unterhalt,so gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 entspre-
chend.

865
AndereLeistungenfür Kinder

(1)'Kindergeldwird nichtfür ein Kind gezahlt,für das
eine der folgenden Leistungen zu zahlen ist oder bei ent-
sprechenderAntragstellungzuzahlenwäre:
1. KinderzulagenausdergesetzlichenUnfallversicherung

oder Kinderzuschüsseaus den gesetzlichenRenten-
versicherungen,

2. LeistungenfürKinder,die imAuslandgewährtwerden
und demKindergeldoder einerder unterNummer1
genanntenLeistungenvergleichbarsind,

3. LeistungenfürKinder,dievoneinerzwischen-oder
überstaatlichenEinrichtunggewährtwerdenunddem
Kindergeldvergleichbarsind.

Soweit es für die Anwendungvon Vorschriftendieses
GesetzesaufdenErhaltvonKindergeldankommt,stehen
dieLeistungennachSatz1demKindergeldgleich.*Übt
einBerechtigtereinederBeitragspflichtzurBundesanstalt
für Arbeit unterliegendeoder nach $ 169c Nr. 1 des
ArbeitsförderungsgesetzesbeitragsfreieBeschäftigung
als Arbeitnehmeraus oder stehter im Inlandin einem
öffentlich-rechtlichenDienst-oderAmtsverhältnis,sowird
seinAnspruchaufKindergeldfüreinKindnichtnachSatz1
Nr.3mitRücksichtdaraufausgeschlossen,daßseinEhe-
gatteals Beamter,Ruhestandsbeamteroder sonstiger
Bediensteterder EuropäischenGemeinschaftenfür das
KindAnspruchaufKinderzulagehat.
(2)Ist in den Fällendes Absatzes1 Satz 1 Nr. 1 der

BruttobetragderanderenLeistungniedrigerals das Kin-
dergeldnach$ 66,wird Kindergeldin Höhedes Unter-
schiedsbetragsgezahlt,wennermindestens10Deutsche
Markbeträgt.

866
Höhedes Kindergeldes,Zahlungszeitraum

(1)DasKindergeldbeträgtfürdasersteundzweiteKind
jeweils220DeutscheMark,fürdasdritteKind300Deut-
sche Mark und für das vierteund jedes weitereKind
jeweils350DeutscheMarkmonatlich.
(2) Das Kindergeldwird vom Beginndes Monats an

gezahlt, in dem die Anspruchsvoraussetzungenerfüllt
sind, bis zum Ende des Monats, indem die Anspruchsvor-
aussetzungenwegfallen.
(3)DasKindergeldwirdrückwirkendnurfürdie letzten

sechsMonatevorBeginndesMonatsgezahlt,indemder
AntragaufKindergeldeingegangenist.
(4)Entstehtodererhöhtsich einAnspruchauf Kinder-

gelddurcheinemitRückwirkungerlasseneRechtsverord-
nung,SogilteinhieraufgerichteterAntragalsamTagedes
Inkrafttretensder Rechtsverordnunggestellt,wenn er
innerhalbder ersten sechs Monate nach Ablauf des
Monatsgestelltwird, in demdie Rechtsverordnungver-
kündetist.
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Antrag

(1)'DasKindergeldistbeiderörtlichzuständigenFami-
lienkasseschriftlichzu beantragen.?DenAntrag kann
außerdemBerechtigtenauchstellen,wereinberechtigtes
InteresseanderLeistungdesKindergeldeshat.
(2)VollendeteinKinddas18.Lebensjahr,sowirdesnur

dannweiterhinberücksichtigt,wennderBerechtigteder
zuständigen Familienkasse schriftlich anzeigt, daß die
Voraussetzungen des $ 32 Abs. 4 oder 5 vorliegen.

868
Besondere Mitwirkungspflichten

(1)'WerKindergeldbeantragtodererhält,hatÄnderun-
gen in den Verhältnissen,die für die Leistungerheblich
sind oder überdie im Zusammenhangmitder Leistung
Erklärungenabgegebenwordensind, unverzüglichder
zuständigenFamilienkassemitzuteilen.?EinKind,dasdas
18.Lebensjahrvollendethat,istaufVerlangender Fami-
lienkasseverpflichtet,an derAufklärungdes für die Kin-
dergeldzahlungmaßgebendenSachverhaltsmitzuwirken;
8 101derAbgabenordnungfindetinsoweitkeineAnwen-
dung.
(2)Soweites zurDurchführungdes$63erforderlichist,

hatder jeweiligeArbeitgeberder in dieserVorschriftbe-
zeichnetenPersonender Familienkasseauf Verlangen
eine Bescheinigungüberden Arbeitslohn,einbehaltene
Steuernund Sozialabgabensowie den auf der Lohn-
steuerkarteeingetragenenFreibetragauszustellen.
(3)Auf Antragdes Berechtigtenerteiltdie das Kinder-

geldauszahlendeStelleeineBescheinigungüberdas im
KalenderjahrausgezahlteKindergeld.
(4)DieFamilienkassendürfendendieBezügeimöffent-

lichenDienstanweisendenStellenAuskunftüberdenfür
die jeweiligeKindergeldzahlungmaßgebendenSachver-
halterteilen.

869
Überprüfung

des FortbestehensvonAnspruchsvor-
aussetzungendurchMeldedaten-Übermittlung

Die Meldebehördenübermittelnin regelmäßigenAb-
ständenden Familienkassennach Maßgabeeiner auf
Grunddes $ 20Abs. 1 desMelderechtsrahmengesetzes
zu erlassendenRechtsverordnungdie in$ 18Abs. 1 des
MelderechtsrahmengesetzesgenanntenDatenallerEin-
wohner,zuderenPersonimMelderegisterDatenvonmin-
derjährigenKinderngespeichertsind,unddieserKinder,
soweitdieDatennachihrerArtfürdiePrüfungderRecht-
mäßigkeitdesBezugesvonKindergeldgeeignetsind.

870
FestsetzungundZahlungdes Kindergeldes

(1)'Das Kindergeldnach$ 62 wird von der Familien-
kassedurchBescheidfestgesetztundausgezahlt,soweit
nichtsanderesbestimmtist.?$157derAbgabenordnung
giltnicht,soweit
1. demAntragentsprochenwird,
2. der Berechtigteanzeigt,daßdieVoraussetzungenfür

die BerücksichtigungeinesKindes nichtmehrerfüllt
sind,oder
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3. das Kinddas 18.Lebensjahrvollendet,ohnedaßeine
Anzeigenach867Abs.2erstattetist.
(2)Soweit in denVerhältnissen,die für denAnspruch

auf Kindergelderheblichsind, Änderungeneintreten,ist
die Festsetzungdes KindergeldesmitWirkungvomZeit-
punktderÄnderungderVerhältnisseaufzuhebenoderzu
ändern.
(3) 'MaterielleFehlerder letztenFestsetzungkönnen

durchNeufestsetzungoderdurchAufhebungderFestset-
zungbeseitigtwerden.?Neufestgesetztoderaufgehoben
wirdmitWirkungab demaufdie Bekanntgabeder Neu-
festsetzungoderderAufhebungder Festsetzungfolgen-
denMonat.’BeiderNeufestsetzungoderAufhebungder
FestsetzungnachSatz 1 ist $ 176derAbgabenordnung
entsprechendanzuwenden;diesgiltnichtfürMonate,die
nach der Verkündungder maßgeblichenEntscheidung
einesoberstenGerichtshofesdesBundesbeginnen.

871
Zahlungszeitraum

DasKindergeldwirdmonatlichgezahlt.

872
FestsetzungundZahlungdes Kinder-

geldesanAngehörigedes öffentlichenDienstes
(1)'StehtPersonen,die

1. in einem öÖffentlich-rechtlichenDienst-, Amts- oder
Ausbildungsverhältnisstehen, mit Ausnahme der
Ehrenbeamten, oder

2. Versorgungsbezügenach beamten-oder soldaten-
rechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen erhalten
oder

3. Arbeitnehmerdes Bundes, eines Landes, einer
Gemeinde, eines Gemeindeverbandes oder einer son-
stigenKörperschaft,einerAnstaltoder einerStiftung
desöffentlichenRechtssind,einschließlichderzu ihrer
BerufsausbildungBeschäftigten,

KindergeldnachMaßgabediesesGesetzeszu, wird es
von den Körperschaften,Anstaltenoder Stiftungendes
öffentlichenRechts festgesetztund ausgezahlt. ?Die
genanntenjuristischenPersonensind insoweitFamilien-
kasse.
(2) Der DeutschenPost AG, der DeutschenPost-

bankAGundderDeutschenTelekomAGobliegtdieDurch-
führungdiesesGesetzesfür ihrejeweiligenBeamtenund
VersorgungsempfängerinAnwendungdesAbsatzes1.
(3)Absatz1giltnichtfürPersonen,dieihreBezügeoder

Arbeitsentgelt
1. voneinemDienstherrnoderArbeitgeberimBereichder

ReligionsgesellschaftendesöffentlichenRechtsoder
2. von einem Spitzenverbandder Freien Wohlfahrts-

pflege,einemdiesemunmittelbarodermittelbarange-
schlossenenMitgliedsverbandoder einereinemsol-
chen Verband angeschlossenenEinrichtungoder
Anstalt

erhalten.
(4)DieAbsätze1 und2 geltennichtfür Personen,die

voraussichtlichnichtlängeralssechsMonateindenKreis
derinAbsatz1Satz1Nr.1bis3undAbsatz2 Bezeichne-
ten eintreten.
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(5) Obliegt mehreren Rechtsträgern die Zahlung von
BezügenoderArbeitsentgelt(Absatz1Satz1)gegenüber
einemBerechtigten,so ist für die Durchführungdieses
Gesetzeszuständig:
1. bei Zusammentreffenvon Versorgungsbezügenmit

anderen Bezügen oder Arbeitsentgelt der Rechts-
träger,demdieZahlungderanderenBezügeoderdes
Arbeitsentgeltsobliegt;

2. bei ZusammentreffenmehrererVersorgungsbezüge
der Rechtsträger,dem die Zahlungder neuenVer-
sorgungsbezügeim Sinne der beamtenrechtlichen
Ruhensvorschriftenobliegt;

3. bei Zusammentreffenvon Arbeitsentgelt(Absatz 1
Satz 1 Nr. 3)mitBezügenaus einemder in Absatz1
Satz 1 Nr. 1 bezeichnetenRechtsverhältnisseder
Rechtsträger,demdieZahlungdieserBezügeobliegt;

4. bei ZusammentreffenmehrererArbeitsentgelte(Ab-
satz1Satz1Nr.3)derRechtsträger,demdieZahlung
des höherenArbeitsentgeltsobliegtoder - falls die
Arbeitsentgeltegleichhochsind- derRechtsträger,zu
demdaszuerstbegründeteArbeitsverhältnisbesteht.
(6)'Scheidet ein Berechtigter im Laufe eines Monats aus

demKreisderinAbsatz1Satz1Nr.1bis3 Bezeichneten
ausodertritterimLaufeeinesMonatsindiesenKreisein,
so wird das Kindergeldfür diesenMonatvon der Stelle
gezahlt,diebiszumAusscheidenoderEintrittdesBerech-
tigten zuständig war. ?Dies gilt nicht, soweit die Zahlung
von Kindergeldfür ein Kind in Betrachtkommt,das erst
nachdemAusscheidenoderEintrittbeidemBerechtigten
nach$63zuberücksichtigenist.’IstineinemFalldesSat-
zes 1 das Kindergeldbereitsfür einenfolgendenMonat
gezahltworden,somußderfürdiesenMonatBerechtigte
dieZahlunggegensichgeltenlassen.
(7)Dernach867Abs.1erforderlicheAntragaufKinder-

geldsowiedieAnzeigenach$67Abs.2 sindandieStelle
zu richten,die für die Festsetzungder Bezügeoderdes
Arbeitsentgeltszuständigist.
(8)'In denAbrechnungenderBezügeunddesArbeits-

entgeltsist das Kindergeldgesondertauszuweisen.?Der
RechtsträgerhatdieSummedesvonihmfüralleBerech-
tigtenausgezahltenKindergeldesdemBetrag,dener ins-
gesamtan Lohnsteuereinzubehaltenhat,zu entnehmen
undbei der nächstenLohnsteuer-Anmeldunggesondert
abzusetzen."ÜbersteigtdasinsgesamtausgezahlteKin-
dergeldden Betrag,der insgesamtan Lohnsteuerabzu-
führenist,sowirdderübersteigendeBetragdemRechts-
trägeraufAntragvon demFinanzamt,an das die Lohn-
steuerabzuführenist,ausdenEinnahmenderLohnsteuer
ersetzt.
(9) ‘Abweichend von Absatz 1 Satz 1 werden Kinder-

geldansprücheaufGrundüber-oderzwischenstaatlicher
Rechtsvorschriften nach $ 70 festgesetzt. ?Für die Aus-
zahlunggilt$73Abs. 1Satz2entsprechend.

873
Zahlung des

KindergeldesanandereArbeitnehmer
(1)'DerArbeitgeberhatdasKindergeld

1. bei monatlichenoder längeren Lohnabrechnungs-
zeiträumenjeweilszusammenmitdemArbeitslohn,

2. bei kürzerenals monatlichenLohnabrechnungszeit-
räumenjeweils für alle in einemKalendermonat enden-
den Lohnabrechnungszeiträumezusammenmit dem

Arbeitslohn für den letzten in dem Kalendermonat
endendenLohnabrechnungszeitraum

nach der von der Familienkassefestgesetztenund be-
scheinigtenHöheauszuzahlen.?DieFamilienkassesetzt
das monatlichauszuzahlendeKindergeldfest underteilt
demArbeitnehmerdarübereineBescheinigung,diedem
Arbeitgebervorzulegenist. ?DerArbeitgeberhatdie Be-
scheinigungaufzubewahren.‘Satz 1 giltnichtfürArbeit-
nehmer,dievoraussichtlichnichtlängeralssechsMonate
beidemArbeitgeberbeschäftigtsind.°$72Abs.8giltent-
sprechend.
(2)DemArbeitgeberstehtkeinZurückbehaltungsrecht

hinsichtlichdesKindergeldeszu.
(3)"DieBundesregierungwirdermächtigt,durchRechts-

verordnungmit Zustimmungdes BundesratesAusnah-
menvonAbsatz1 Satz 1 zuzulassenunddas Verfahren
bei der Festsetzungund Auszahlungdes Kindergeldes
näherzu regeln,soweitdies zurVereinfachungdes Ver-
fahrensoderzurVermeidungvonHärtenerforderlichist.
®DabeikönneninsbesonderedieBescheinigungdesaus-
zuzahlendenKindergeldesauf der Lohnsteuerkarte,Mit-
wirkungs-,Aufzeichnungs-und Mitteilungspflichtendes
Arbeitnehmersund des Arbeitgeberssowie die Haftung
des Arbeitgebersgeregeltwerden.°Es kannauch be-
stimmtwerden,daßdas Finanzamtdas Kindergelddem
ArbeitgebervorAuszahlungan denArbeitnehmerüber-
weist.

874
Zahlungdes KindergeldesinSonderfällen

(1)"KindergeldkanninangemessenerHöheandenEhe-
gattenoder Kinderdes Kindergeldberechtigtenausge-
zahlt werden, wenn der Kindergeldberechtigteihnen
gegenüberseinengesetzlichenUnterhaltspflichtennicht
nachkommt.?KindergeldkannanKinder,diebeiderFest-
setzungdes Kindergeldesberücksichtigtwerden,bis zur
Höhedes Betrages,dersichbeientsprechenderAnwen-
dungdes$ 76ergibt,ausgezahltwerden.°Diesgiltauch,
wennderKindergeldberechtigtemangelsLeistungsfähig-
keitnichtunterhaltspflichtigistodernurUnterhaltinHöhe
einesBetrageszu leistenbraucht,dergeringeristalsdas
für die Auszahlungin BetrachtkommendeKindergeld.
“DieAuszahlungkannauchan diePersonoderStelleer-
folgen,die dem Ehegattenoder den KindernUnterhalt
gewährt.
(2)IsteinKindergeldberechtigteraufGrundrichterlicher

Anordnunglängerals einenKalendermonatin einerAn-
staltoderEinrichtunguntergebracht,istdasKindergeldan
den Unterhaltsberechtigtenauszuzahlen, soweit der
KindergeldberechtigtekraftGesetzesunterhaltspflichtig
istunderoderdieUnterhaltsberechtigtenesbeantragen.
(3) Ist der Kindergeldberechtigteuntergebracht(Ab-

satz2),kanndieStelle,derdieKostenderUnterbringung
zurLastfallen,dasKindergelddurchschriftlicheAnzeige
andieFamilienkasseaufsichüberleiten.
(4)Die Anzeigebewirktden Anspruchsübergangnur

insoweit,als das Kindergeldnichtan Unterhaltsberech-
tigtezu zahlenist,der Kindergeldberechtigtedie Kosten
der Unterbringungzu erstattenhatunddie Leistungauf
denfürdieErstattungmaßgebendenZeitraumentfällt.
(5) Für Erstattungsansprücheder Trägervon Sozial-

leistungengegendie Familienkassegeltendie $$ 102
bis 109und 111 bis 113 des ZehntenBuches Sozial-
gesetzbuchentsprechend.
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Aufrechnung

(1) Mit Ansprüchenauf Rückzahlungvon Kindergeld
kanndie FamilienkassegegenAnsprücheauf laufendes
Kindergeldbis zu derenHälfteaufrechnen,soweit der
BerechtigtenichthilfebedürftigimSinnederVorschriften
desBundessozialhilfegesetzesüberdieHilfezumLebens-
unterhaltwird.
(2)Absatz1 gilt für die AufrechnungeinesAnspruchs

auf Erstattungvon Kindergeldgegen einen späteren
Kindergeldanspruch des nicht dauernd von dem Erstat-
tungspflichtigengetrenntlebendenEhegattenentspre-
chend.

876
Pfändung

‘DerAnspruchaufKindergeldkannnurwegengesetz-
licher Unterhaltsansprüche eines Kindes, das bei der
Festsetzungdes Kindergeldesberücksichtigtwird, ge-
pfändetwerden.?FürdieHöhedespfändbarenBetrages
beiKindergeldgilt:
1. Gehörtdas unterhaltsberechtigteKind zumKreisder

Kinder,fürdie demLeistungsberechtigtenKindergeld
gezahltwird,so ist einePfändungbis zu demBetrag
möglich,derbeigleichmäßigerVerteilungdes Kinder-
geldesaufjedesdieserKinderentfällt.?IstdasKinder-
gelddurchdieBerücksichtigungeinesweiterenKindes
erhöht, für das einer dritten Person Kindergeld oder
dieser oder dem Leistungsberechtigten eine andere
Geldleistungfür Kinder zusteht,so bleibtder Erhö-
hungsbetragbeiderBestimmungdespfändbarenBe-
tragesdesKindergeldesnachSatz1außerBetracht.

2. DerErhöhungsbetrag(Nummer1Satz2)istzugunsten
jedes bei der Festsetzungdes Kindergeldesberück-
sichtigtenunterhaltsberechtigtenKindeszudemAnteil
pfändbar,dersichbeigleichmäßigerVerteilungaufalle
Kinder, die bei der Festsetzungdes Kindergeldes
zugunstendes Leistungsberechtigtenberücksichtigt
werden, ergibt.

877
ErstattungvonKosten imVorverfahren

(1)"SoweitderEinspruchgegendie Kindergeldfestset-
zung erfolgreichist, hat die Familienkassedemjenigen,
der den Einspruch erhoben hat, die zur zweckent-
sprechendenRechtsverfolgungoder Rechtsverteidigung
notwendigenAufwendungenzuerstatten.Dies giltauch,
wennderEinspruchnurdeshalbkeinenErfolghat,weildie
VerletzungeinerVerfahrens-oder Formvorschriftnach
&126derAbgabenordnungunbeachtlichist.‘Aufwendun-
gen,diedurchdasVerschuldeneinesErstattungsberech-
tigtenentstandensind, hatdieserselbstzu tragen;das
VerschuldeneinesVertretersist demVertretenenzuzu-
rechnen.
(2)DieGebührenundAuslageneinesBevollmächtigten

oder Beistandes,der nachdenVorschriftendes Steuer-
beratungsgesetzeszurgeschäftsmäßigenHilfeleistungin
Steuersachenbefugtist,sinderstattungsfähig,wenndes-
senZuziehungnotwendigwar.
(3)'Die FamilienkassesetztaufAntragdenBetragder

zuerstattendenAufwendungenfest.?DieKostenentschei-
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dungbestimmtauch,obdieZuziehungeinesBevollmäch-
tigtenoderBeistandesimSinnedesAbsatzes2 notwen-
dig war.

878
Übergangsregelungen

(1)'Kindergeld,das bis zum31. Dezember1995nach
denVorschriftendesBundeskindergeldgesetzesgewährt
wurde, gilt als nach den Vorschriftendieses Gesetzes
festgesetzt.?InFällendes$ 72Abs. 9 unddes$ 73kann
derArbeitgeberbis zurVorlagederBescheinigungnach
&73Abs. 1Satz2 das KindergeldfürdieMonateJanuar
bisMärz1996vorläufigaufderGrundlageeinerErklärung
des Arbeitnehmersüberdie Zahl der Kinder,für die er
Anspruch auf Zahlungvon Kindergeldhat, auszahlen.
®Legtder Arbeitnehmerbis zum 20. April 1996 keine
BescheinigungimSinnedes$73Abs.1Satz2vor,hatder
Arbeitgeber im nächsten Lohnzahlungszeitraumden
Arbeitslohnund bei der entsprechendenLohnsteuer-
Anmeldungden dort gesondertabzusetzendenBetrag
des insgesamtausgezahltenKindergeldesumdas bisher
ausgezahlteKindergeldzu kürzen.‘HatderArbeitnehmer
keinen Lohnanspruch, der für die Kürzung ausreicht, so
hatderArbeitgeberdies der Familienkasseunverzüglich
anzuzeigen.°DieFamilienkassefordertsodanndaszuviel
ausgezahlteKindergeldvomArbeitnehmerzurück.
(2) ‘Abweichendvon $ 63 stehtBerechtigten,die für

Dezember 1995 für Enkel oder Geschwister Kindergeld
bezogenhaben,das Kindergeldfürdiese Kinder zu, solange
die Voraussetzungennach $ 2 Abs. 1 Nr. 3 des Bun-
deskindergeldgesetzesinderbiszum31.Dezember1995
geltenden Fassung und die weiteren Anspruchsvoraus-
setzungenerfülltsind, längstensbis zum31. Dezember
1996.?SinddieseKinderauchbei anderenPersonenzu
berücksichtigen,giltdie Rangfolgenach$ 3 Abs. 2 des
Bundeskindergeldgesetzesin der bis zum31.Dezember
1995geltendenFassung.
(3) Auf ein Kind, das am 31. Dezember1995 das

16.Lebensjahrvollendethatte,istzugunstendesBerech-
tigten,demfürdiesesKindeinKindergeldanspruchzuer-
kannt war, $ 2 Abs. 2 des Bundeskindergeldgesetzes in
derbiszum31.Dezember1995geltendenFassunganzu-
wenden,solangedieentsprechendenAnspruchsvoraus-
setzungenununterbrochenweitererfülltsind, längstens
biszum31.Dezember1996.
(4)IstfürdieNachzahlungundRückforderungvonKin-

dergeldundZuschlagzumKindergeldfürBerechtigtemit
geringemEinkommender Anspruch eines Jahres vor
1996maßgeblich,findendie88 10,11und11adesBun-
deskindergeldgesetzesinderbiszum31.Dezember1995
geltenden Fassung Anwendung.
(5)‘Abweichendvon$ 64Abs.2 und3 stehtBerechtig-

ten,die für Dezember1990für ihreKinderKindergeldin
deminArtikel3desEinigungsvertragesgenanntenGebiet
bezogenhaben,das KindergeldfürdieseKinderauchfür
die folgendeZeit zu, solangesie ihrenWohnsitzoder
gewöhnlichenAufenthaltin diesemGebiet beibehalten
und die Kinderdie Voraussetzungenihrer Berücksich-
tigungweiterhinerfüllen.?$64Abs. 2 und3 ist insoweit
erst für die Zeit vom Beginndes Monats an anzuwen-
den,indemeinhieraufgerichteterAntragbeiderzustän-
digen Stelle eingegangenist; der hiernachBerechtigte
mußdie nachSatz 1 geleistetenZahlungengegensich
geltenlassen.



Tabellefür die Errechnung
des Deckungskapitalsfür lebenslänglich

laufendeLeistungenvonUnterstützungskassen

DieJahresbeiträgeder
laufendenLeistungensindzu

ErreichtesAlter vervielfachenbeiLeistungen
desLeistungsempfängers

(Jahre) anmännliche anweibliche
Leistungs- Leistungs-
empfängermit| empfängermit

1 2 3
bis 26 11 17

27bis29 12 17
30 13 17
31 bis35 13 16
36 bis 39 14 16
40 bis 46 14 15
47und48 14 14
49 bis 52 13 14
53 bis 56 13 13
57und58 13 12
59 und 60 12 12
61 bis 63 12 11
64 11 11
65 bis 67 11 10
68 bis 71 10 9
72 bis 74 9 8
75bis 77 8 7
78- 8 6
79 bis 81 7 6
82 bis 84 6 5
85 bis 87 5 4
88 4 4
89und90 4 3
91 bis 93 3 3
94 3 2
95undälter 2 2

Anlagen2und3

und

und

und

GesellschaftenimSinnedesArtikels2
derRichtlinieNr.90/435/EWGdes Rates
vom23.Juli 1990(ABl.EG Nr. L225 S. 6)
überdasgemeinsameSteuersystem
derMutter-undTochtergesellschaften

verschiedenerMitgliedstaaten,
ergänztdurchdieAkte überdieBedingungen

desBeitrittsderRepublikÖsterreich,
unddieAnpassungderdieEuropäischeUnion
begründendenVerträgevom24.Juni 1994

(BGB. 1S. 2031)

nung:
naamlozevennootschap/societ6anonyme,com-
menditaire vennootschap op aandelen/societö6en
commanditepar actions, beslotenvennootschap
metbeperkteaansprakelijkheid/soci6t6privseäres-
ponsabilit6limitöesowie öffentlich-rechtlicheKör-
perschaften,derenTätigkeitunterdas Privatrecht
fällt;

nung:
aktieselskab,anpartsselskab;

nung:
Aktiengesellschaft,KommanditgesellschaftaufAk-
tien,Gesellschaftmit beschränkterHaftung,berg-
rechtlicheGewerkschaft;

nung:
osakeyhtiö/aktiebolag,osuuskunta/andelslag,sää-
stöpankki/sparbankandvakuutusyhtiö/försäkrings-
bolag;

zeichnung:
AvavuunEtoupfo;

nung:
sociedad anonima, sociedad comanditaria por
acciones, sociedad de responsabilidadlimitada
sowie Öffentlich-rechtlicheKörperschaften,deren
TätigkeitunterdasPrivatrechtfällt;

zeichnung:
societ6 anonyme, soci6t8 en commanditepar
actions,soci6t6A responsabilit&limit&esowie die
staatlichen Industrie- und Handelsbetriebeund
-unternehmen;



- GesellschaftenirischenRechts mit der Bezeich-
nung:
public companies limitedby shares or by guarantee,
private companies limited by shares or by guaran-
tee, gemäßden Industrialand ProvidentSocieties
Acts eingetrageneEinrichtungenoder gemäßden
Building Societies Acts eingetragene“building
societies”;

- GesellschaftenitalienischenRechtsmitderBezeich-
nung:
societä per azioni, societa in accomanditaper
azioni,societä a responsabilitälimitatasowie die
staatlichenund privatenIndustrie-und Handels-
unternehmen;

- GesellschaftenIuxemburgischenRechtsmitderBe-
zeichnung:
societe anonyme, societe en commandite par
actions,soci6teAresponsabilitelimitee;

- Gesellschaften niederländischen Rechts mit der
Bezeichnung:
naamloze vennootschap, besloten vennootschap
metbeperkteaansprakelijkheid;

- Gesellschaften österreichischen Rechts mit der Be-
zeichnung:
Aktiengesellschaft,Gesellschaftmit beschränkter
Haftung;

—GesellschaftenportugiesischenRechtsin Formvon
Handelsgesellschaften,zivilrechtlichenHandelsge-
sellschaften oder Genossenschaftensowie die
öffentlichenUnternehmen;

— Gesellschaften schwedischen Rechts mit der Be-
zeichnung:
aktiebolag,bankaktiebolag,försäkringsaktiebolag;

- nach dem Recht des VereinigtenKönigreichsge-
gründeteGesellschaften,

auf den steuerlichen Wohnsitz als in diesem Staat
ansässigundaufGrundeinesmiteinemdrittenStaat
geschlossenen Doppelbesteuerungsabkommens in
bezug auf den steuerlichenWohnsitz nicht als
außerhalbderGemeinschaftansässigbetrachtetwird
und

Steuern
- vennootschapsbelasting/impötdes societes in
Belgien,

- selskabsskat in Dänemark,
- KörperschaftsteuerinDeutschland,
- Yhteisöjentulovero/inkomstskattenför samfundin
Finnland,

- P6POGELGOÖFHLALTOGVOHLKAVALPOGONWVKEPEOGKO-
RIKOBxapaxktıipa:inGriechenland,

- impuesto sobre sociedades in Spanien,
- impötsurlessocietesinFrankreich,
- corporationtaxinIrland,
- imposta sul reddito delie persone giuridiche in
Italien,

- impötsurlerevenudescollectivitesinLuxemburg,
- vennootschapsbelastingindenNiederlanden,
- KörperschaftsteuerinÖsterreich,
- impostosobreo rendimentodaspessoascolectivas

in Portugal,
—StatliginkomstskattinSchweden,
- CorporationtaximVereinigtenKönigreich
oder irgendeinerSteuer, die eine dieser Steuern
ersetzt,unterliegt,ohnedavonbefreitzusein.
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Gesetz
zu demVertragvom24. Juni 1994

überden Beitrittdes Königreichs Norwegen,
derRepublikÖsterreich,derRepublikFinnland

und des Königreichs Schweden
zur EuropäischenUnion

Vom 2. September1994

Der Bundestaghat mitZustimmungdes Bundesratesdas folgendeGesetz
beschlossen:

Artikel 1
DemaufderInselKorfuam24.Juni 1994vonderBundesrepublikDeutschland

unterzeichnetenVertragüberdenBeitrittdes KönigreichsNorwegen,derRepu-
blikÖsterreich,derRepublikFinnlandunddes KönigreichsSchwedenzur Euro-
päischenUnioneinschließlichderinderSchlußaktevomselbenTageaufgeführ-
tenErklärungenwirdzugestimmt.DerVertragunddieSchlußaktewerdennach-
stehendveröffentlicht.

Artikel2
Das Bundesministeriumdes Innernwirdermächtigt,durchRechtsverordnung,

dienichtderZustimmungdesBundesratesbedarf,VorschriftenzurDurchführung
des inArtikel1 genanntenVertragesbetreffenddenAusschlußdermehrfachen
WahlteilnahmeunddermehrfachenWahlbewerbungineinemBeitrittsstaatundin
der BundesrepublikDeutschlandbeidenWahlenzumEuropäischenParlament
zu erlassen.

Artikel 3
(1)DiesesGesetztrittamTagenachseinerVerkündungin Kraft.
(2)DerTag,an demderVertragnachseinemArtikel2 Abs.2 fürdieBundes-

republikDeutschlandin Krafttritt,ist imBundesgesetzblattbekanntzugeben.

DasvorstehendeGesetzwirdhiermitausgefertigtundwirdimBundesgesetz-
blattverkündet.

Berlin,den2. September1994

Der Bundespräsident
Roman Herzog

Der Bundeskanzler
Dr. Helmut Kohl

Der Bundesminister des Auswärtigen
Kinkel



Nr.42- TagderAusgabe:Bonn,den16.September1994 2023

Der Bundesminister des Innern Der Bundesminister für Gesundheit
Kanther Horst Seehofer

Die Bundesministerin der Justiz Der Bundesminister für Verkehr
S. Leutheusser-Schnarrenberger Wissmann

Der Bundesminister der Finanzen Der Bundesminister
Theo Waigel für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Klaus Töpfer
Der Bundesminister für Wirtschaft

Rexrodt Der Bundesminister
für Forschung und Technologie

Der Bundesminister Paul Krüger
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Jochen Borchert Der Bundesminister
für Bildung und Wissenschaft

Der Bundesminister K.H. Laermann
für Arbeit und Sozialordnung

Norbert Blüm
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Vertrag
einschließlichBeitrittsakteundSchlußakte

zumBeitrittdes KönigreichsNorwegen,derRepublikÖsterreich,
derRepublikFinnlandunddes KönigreichsSchweden

zurEuropäischenUnion



reich Dänemark,der Bundesrepublik Deutschland, der
Griechischen Republik, dem Königreich Spanien, der
Französischen Republik, Irland, der Italienischen Repu-
blik, dem Großherzogtum Luxemburg, dem Königreich
der Niederlande,der PortuglesischenRepublik,demVer-
einigten Königreich Großbritannienund Nordirland (Mit-
gliedstaatenderEuopälschenUnion) unddemKönigreich
Norwegen,der RepublikÖsterreich,der RepublikFinn-
land, dem Königreich Schweden über den Beitritt des
KönigreichsNorwegen,der RepublikÖsterreich,der
Republik Finnland und des Königreichs Schweden zur
EuropälischenUnion
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AnhangXVlIli: ListenachArtikel167derBeitrittsakte
AnhangXIX: ListenachArtikel168derBeitrittsakte
Protokolle

überdie SatzungderEuropäischenInvestitions-
bank
überdieÄlandinseln
überdieSamen
überdenErdölsektorin Norwegen
überdieBeteiligungderneuenMitgliedstaatenan
den Mittelnder EuropäischenGemeinschaftfür
KohleundStahl
überSonderbestimmungenfürZielNr.6 imRah-
men der Strukturfondsin Finnland,Norwegen
undSchweden
überSvalbard
über Wahlen zum EuropäischenParlamentin
einigenneuenMitgliedstaatenwährendder Inte-
rimszeit
überden Straßen-und Schienenverkehrsowie
denkombiniertenVerkehrinÖsterreich

Ausdrückeder deutschenSprache im Rahmen
derEuropäischenUnion

Schlußakte
TextderSchlußakte
ErklärungenderBevollmächtigten

Sicherheitspolitik
GemeinsameErklärungzuArtikel157Absatz4 derBeitritts-
akte
GemeinsameErklärungbetreffenddenGerichtshofderEuro-
päischenGemeinschaften
GemeinsameErklärungzur Anwendungdes Euratom-Ver-
trags
GemeinsameErklärungzu Zweitwohnungen
GemeinsameErklärungüber Normenim BereichUmwelt-
schutz,GesundheitsschutzundProduktsicherheit
GemeinsameErklärungzu denArtikeln32, 69,84 und112

GemeinsameErklärungzudeninstitutionellenVerfahrendes
Beitrittsvertrags
GemeinsameErklärungzu Artikel172derBeitrittsakte

SonstigeErklärungen
GemeinsameErklärungen:Die derzeitigenMitgliedstaaten/
KönigreichNorwegen
GemeinsameErklärungzur Bewirtschaftungder Fischerei-
ressourcenin den Gewässernnördlichvon 62° nördlicher
Breite



GemeinsameErklärungzur 12-Meilen-Zone
GemeinsameErklärungzum Eigentuman Fischereifahr-
zeugen
GemeinsameErklärungzurRohstoffversorgung
derFischverarbeitungsindustriein Nordnorwegen
ErklärungzuArtikel147überdienorwegischeNahrungsmit-
telindustrie
GemeinsameErklärungzu Svalbard
GemeinsameErklärungen:Die derzeitigenMitgliedstaaten/
RepublikÖsterreich
GemeinsameErklärungzur FreizügigkeitderArbeitnehmer
GemeinsameErklärungzu Schutzmaßnahmennach den
Abkommenmitdenmittel-undosteuropäischenLändem
GemeinsameErklärungzurLösungnochoffenertechnischer
FragenimVerkehrsbereich
GemeinsameErklärungzu denGewichtenundAbmessun-
genfürFahrzeugedes Güterkraftverkehrs
GemeinsameErklärungzumBrennerbasistunnel
GemeinsameErklärungzudenArtikeln6und76derBeitritts-
akte
GemeinsameErklärungen:Die derzeitigenMitgliedstaaten/
RepublikFinnland
GemeinsameErklärungüberdieSicherungderVerkehrsver-
bindungenderRepublikFinnland
GemeinsameErklärungüber die Verbringungradioaktiver
Abfälle
GemeinsameErklärungzumVertragüberdie Nichtverbrei-
tungvonKernwaffen
GemeinsameErklärungen:Die derzeitigenMitgliedstaaten/
KönigreichSchweden
GemeinsameErklärungzumVertragüberdieNichtverbrei-
tung von Kernwaffen
GemeinsameErklärungzu Artikel127derBeitrittsakte
GemeinsameErklärungen:Die derzeitigenMitgliedstaaten/
EinzelneneueMitgliedstaaten
GemeinsameErklärung:KönigreichNorwegen,Republik
Österreich,KönigreichSchweden:ZuPCB/PCT
GemeinsameErklärungzurnordischenZusammenarbeit
GemeinsameErklärungzur Anzahlder im KönigreichNor-
wegen und in der Republik Finnland für die Mutterkuhprämie
in BetrachtkommendenTiere
GemeinsameErklärungder Republik Finnland’und des
KönigreichsSchwedenüber die Fischereimöglichkeitenin
derOstsee
ErklärungzurVerarbeitungsindustrieinderRepublikÖster-
reich und der Republik Finnland
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ErklärungenderderzeitigenMitgliedstaaten

Erklärungzur relativenStabilität

Lastkraftwagenverkehrverursachtwerden

go
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inAgrarfragen,diesichausnichtinderBeitrittsakteenthalte-
nenRechtsaktenergeben
Erklärungzu agrar-undumweltpolitischenMaßnahmen
Erklärungzu BerggebietenundbenachteiligtenGebieten
Erklärungendes KönigreichsNorwegen
Erklärungdes KönigreichsNorwegen zur norwegischen
Sprache
Erklärungdes KönigreichsNorwegenzu denSamen
Erklärungdes KönigreichsNorwegenzurTransparenz
ErklärungenderRepublikÖsterreich
Erklärungder RepublikÖsterreichzu Artikel109gdes EG-
Vertrags
ErklärungderRepublikÖsterreichzurFernsehtätigkeit
Erklärungder RepublikÖsterreichzur Preisgestaltungdes
kombiniertenVerkehrsaufderBrenner-Route
Erklärungder RepublikÖsterreichzu Artikel14 des Proto-
kolis Nr. 9 über den Straßen- und Schienenverkehr sowie
denkombiniertenVerkehrinÖsterreich
ErklärungenderRepublikFinnland

Erklärungendes KönigreichsSchweden
ErklärungdesKönigreichsSchwedenzurSozialpolitik

VerwaltungundAntworterklärungderUnion
ErklärungenverschiedenerneuerMitgliedstaaten
GemeinsameErklärungdesKönigreichsNorwegenunddes
KönigreichsSchwedenbetreffendFischerei
ErklärungdesKönigreichsNorwegen,derRepublikÖster-
reich,derRepublikFinnlandunddesKönigreichsSchweden
zu denArtikeln3 und4 derBeitrittsakte
Erklärung der Republik Finnland und des Königreichs
Schwedenzu denAlkoholmonopolen

Briefwechselzwischender EuropäischenUnion und dem
KönigreichNorwegen,derRepublikÖsterreich,derRepublik
FinnlandunddemKönigreichSchwedenüberein Informa-
tions-undKonsultationsverfahrenfürdieAnnahmebestimm-
terBeschlüsseundsonstigeMaßnahmeninderZeitvordem
Beitritt
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SeineMajestätderKönigderBelgier,
IhreMajestätdieKöniginvonDänemark,
Der PräsidentderBundesrepublikDeutschland,
Der PräsidentderGriechischenRepublik,
SeineMajestätderKönigvonSpanien,
Der PräsidentderFranzösischenRepublik,
Die PräsidentinIrlands,
Der Präsidentder ItalienischenRepublik,
SeineKöniglicheHoheitderGroßherzogvonLuxemburg,
IhreMajestätdie KöniginderNiederlande,
SeineMajestätderKönigvonNorwegen,
DerBundespräsidentderRepublikÖsterreich,
Der Präsidentder PortugiesischenRepublik,
DerPräsidentderRepublikFinnland,
SeineMajestätderKönigvonSchweden,
IhreMajestätdie KönigindesVereinigtenKönigreichs
GroßbritannienundNordirland-

einigindemWillen,dieVerwirklichungderZielederVerträge,
diedieGrundlagederEuropäischenUnionbilden,fortzuführen,

entschlossen,im GeistedieserVerträgeauf den bereitsge-
schaffenenGrundiageneinenimmerengerenZusammenschluß
dereuropäischenVölkerherbeizuführen,

in der Erwägung,daß ArtikelO des Vertragsüberdie Euro-
päischeUniondeneuropäischenStaatendieMöglichkeiteröffnet,
MitgliederderUnionzu werden,

in derErwägung,daß das KönigreichNorwegen,die Republik
Österreich,die RepublikFinnlandunddas KönigreichSchweden
beantragthaben,MitgliederderUnionzu werden,

in der Erwägung, daß sich der Rat der Europäischen Union
nach Einholungder Stellungnahmeder Kommissionund der
Zustimmungdes EuropäischenParlamentsfür die Aufnahme
dieserStaatenausgesprochenhat-

habenbeschlossen,dieAufnahmebedingungenunddieAnpas-
sungender die EuropäischeUnionbegründendenVerträgeim
gegenseitigenEinvernehmenfestzulegen;sie habenzu diesem
Zweckzu ihrenBevollmächtigtenernannt:

SeineMajestätderKönigderBelgier:
Herm Jean-Luc Dehaene
Premierminister
HermWilly Claes
MinisterfürauswärtigeAngelegenheiten
Herm Ph. de Schoutheete de Tervarent
Botschafter,
StändigerVertreterBelgiensbeider EuropäischenUnion

IhreMajestätdie KöniginvonDänemark:
Herm Poul Nyrup Rasmussen
Premierminister
HermNiels Helveg Petersen
MinisterfürauswärtigeAngelegenheiten
HermGunnar Riberholdt
Botschafter,
StändigerVertreterDänemarksbeider EuropäischenUnion

DerPräsidentderBundesrepublikDeutschland:
HermDr. Heimut Kohl
Bundeskanzler
HermDr. Klaus Kinkel
BundesministerdesAuswärtigen
undStellvertreterdesBundeskanzlers
HermDr. Dietrich von Kyaw
Botschafter,
StändigerVertreterderBundesrepublikDeutschland
beiderEuropäischenUnion

DerPräsidentderGriechischenRepublik:
Herm Andreas Papandreou
Premierminister
Herm Karolos Papoulias
MinisterfürauswärtigeAngelegenheiten
Herm Theodoros Pangalos
StellvertreterMinisterfürauswärtigeAngelegenheiten
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SeineMajestätderKönigvonSpanien: Frau Grete Knudsen
Herm Felipe Gonzales Marquez MinisterinfürHandelundfürdieHandelsflotte
Ministerpräsident Herm Eivinn Berg
Herm Javier Solana Madariaga LeiterderVerhandlungsdelegation
MinisterfürauswärtigeAngelegenheitenHermCarlosWestendorpyCabeza DerBundespräsidentderRepublikÖsterreich:
StaatssekretärfürdieBeziehungen HerrmFranz Vranitzky
zu denEuropäischenGemeinschaften Bundeskanzler

HerrnAlois Mock
DerPräsidentderFranzösischenRepublik: BundesministerdesAuswärtigen
HermEdouard Balladur HermUlrich Stacher
Premierminister Generaldirektor,
HermAlain Jupp6 Bundeskanzlei
MinisterfürauswärtigeAngelegenheiten HermManfredScheich
HermAlain Lamassoure LeiterderösterreichischenMissionBeigeordneterMinister beidenEuropäischenGemeinschaften
beimMinisterfürauswärtigeAngelegenheiten, FOR ar .zuständigfüreuropäischeAngelegenheiten DerPräsidentder PortugiesischenRepublik:
Herm Pierre de Boissieu Herm Anibal Cavaco Silva

Premierminister,Botschafter, =
StändigerVertreterderFranzösischenRepublik HermJosS Dur&oBarrosobeiderEuropäischenUnion MinisterfürauswärtigeAngelegenheiten

Herm Vitor Martins
Die PräsidentinIrlands: StaatssekretärfüreuropäischeAngelegenheiten

HermAlbert Reynolds DerPräsidentderRepublikFinnland:
Premierminister HermEsko Aho
Herm Dick Spring Premierminister
StellvertretenderPremierminister Herm Pertti Salolainen
undMinisterfürauswärtigeAngelegenheiten MinisterfürdenHandelmitdemAusland
Herm Padraic McKernan Herm Heikki Haavisto
Botschafter, . . : .
StändigerVertreterIrlandsbeider EuropäischenUnion Ministerfür auswärtigeAngelegenheitenHerm Veli Sundbäck

Staatssekretär für auswärtige AngelegenheitenDerPräsidentderItalienischenRepublik: ge Angel2geı
Herm Silvio Berlusconi SeineMajestätderKönigvonSchweden:
Ministerpräsident S. E. Herm Carl Bildt
Herm Antonio Martino Premierminister
MinisterfürauswärtigeAngelegenheiten S.E. FrauMargaretha af Ugglas
Herm Livio Caputo MinisterinfürauswärtigeAngelegenheiten
StaatssekretärfürauswärtigeAngelegenheiten S. E. Herm UiIf Dinkelspiel

MinisterfüreuropäischeAngelegenheiten
SeineKöniglicheHoheitderGroßherzogvonLuxemburg: undfürdenHandelmitdemAusland
Herm Jacques Santer Herm Frank Belfrage
Premierminister StaatssekretärfüreuropäischeAngelegenheiten
HermJacquesF. Poos undAußenhandel
StellvertretenderPremierminister, . .MinisterfürauswärtigeAngelegenheiten IhreMajestätdieKönigindesVereinigtenKönigreichs
HermJean-Jacques Kasel GroßbritannienundNordirland:
Botschafter, The RtHonJohn Major
StändigerVertreterdesGroßherzogtumsLuxemburg Premierminister
beider EuropäischenUnion The Rt Hon Douglas Hurd

MinisterfürauswärtigeAngelegenheiten
undCommonwealth-FragenIhreMajestätdieKöniginderNiederlande:
Herm David Heathcoat-AmoryHermR. F.M.Lubbersurmin: Staatsminister,

Premierminister \. . MinisteriumfürauswärtigeAngelegenheiten
HermDr.P.H. Kooijmans undCommonwealth-Fragen
MinisterfürauswärtigeAngelegenheiten
HerrnDr. B. R. Bot diesesindnachAustauschihrerals gutundgehörigbefunde-
Botschafter, nenVollmachten
StändigerVertreterdes KönigreichsderNiederlande
beiderEuropäischenUnion wie folgtübereingekommen:

SeineMajestätderKönigvonNorwegen:
Frau Gro Harlem Brundtland Artikel 1
Premierministerin (1)Das KönigreichNorwegen,die RepublikÖsterreich,die
Herm Bjsrn Tore Godal RepublikFinnlandunddasKönigreichSchwedenwerdenMitglie-
MinisterfürauswärtigeAngelegenheiten derder EuropäischenUnionundVertragsparteienderdie Union
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begründendenVerträgein ihrerjeweiligengeändertenoder er-
gänztenFassung.
(2)DieAufnanmebedingungenunddieaufgrundderAufnahme

erforderlichenAnpassungenderdieUnionbegründendenVerträ-
ge sind in der diesemVertragbeigefügtenAkte festgelegt.Die
BestimmungenderAktesindBestandteildiesesVertrags.
(3)DieBestimmungenderinAbsatz1genanntenVerträgeüber

die RechteundPflichtenderMitgliedstaatensowieüberdie Be-
fugnisseundZuständigkeitenderOrganederUniongeltenauch
fürdiesenVertrag.

Artikel 2
(1)DieserVertragbedarfderRatifikationdurchdieHohenVer-

tragsparteiengemäß ihrenverfassungsrechtlichenVorschriften.
Die Ratifikationsurkundenwerdenspätestensam 31.Dezember
1994 bei der Regierung der Italienischen Republik hinterlegt.
(2)DieserVertragtrittam 1. Januar 1995in Kraft,sofernalle

RatifikationsurkundenvordiesemTag hinterlegtwordensind.
Habenjedochnicht alle der in Artikel 1 Absatz1 genannten
Staatenihre Ratifikationsurkundenrechtzeitighinterlegt,so tritt
der Vertragfür diejenigenStaatenin Kraft,die ihre Urkunden
hinterlegthaben. In diesemFall beschließtder Rat der Euro-
päischenUnionunverzüglicheinstimmigdie infolgedessenuner-
läßlichenAnpassungendes Artikels3 diesesVertragsund der
Artikel13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,156,157,158,
159,160,161,162,170und176derBeitrittsakte,desAnhangsI

zurAktesowiederdieserAktebeigefügtenProtokolleNr. 1 und
Nr.6;erkannfernereinstimmigdieBestimmungendergenannten
Akte, einschließlich ihrer Anhänge und Protokolle, die sich aus-
drücklichaufeinenStaatbeziehen,derseineRatifikationsurkun-
dennichthinterlegthat,fürhinfälligerklärenoderanpassen.

(3)AbweichendvonAbsatz2könnendieOrganederUnionvor
demBeitrittdieMaßnahmenerlassen,die indenArtikeln30,39,
42,43,44,45,46,47,48,53,57,59,62,74,75,76,92,93,94,95,
100, 102, 105, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 131, 142 Absatz 2
undAbsatz3 zweiterGedankenstrich,145,148,149,150,151
und169derBeitrittsakteundinArtikel11Absatz6 sowieinArti-
kel 12 Absatz 2 des ProtokollsNr. 9 vorgesehensind. Diese
Maßnahmentretennur vorbehaltlichdes Inkrafttretensdieses
VertragsundzumZeitpunktseinesInkrafttretensin Kraft.

Artikel 3
DieserVertragist in einerUrschriftin dänischer,deutscher,

englischer,finnischer,französischer,griechischer,irischer,italie-
nischer,niederländischer,norwegischer,portugiesischer,schwe-
discherundspanischerSpracheabgefaßt,wobeiderWortlautin
jederdieserSprachengleichermaßenverbindlichist;er wird im
ArchivderRegierungder ItalienischenRepublikhinterlegt;diese
übermitteltderRegierungjedesanderenUnterzeichnerstaatseine
beglaubigteAbschrift.
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Erster Teil
Grundsätze

Artikel 1
ImSinnedieserAktebeziehtsich

— derAusdruck„ursprünglicheVerträge“
= auf denVertragüberdie Gründungder EuropäischenGe-
meinschaftfür Kohleund Stahl („EGKS-Vertrag“),auf den
Vertrag zur Gründungder EuropäischenGemeinschaft
(„EG-Vertrag“)sowie auf den Vertragzur Gründungder
EuropäischenAtomgemeinschaft(„Euratom-Vertrag“)mit
denÄnderungenoderErgänzungen,die durchvor diesem
Beitrittin KraftgetreteneVerträgeoderandereRechtsakte
vorgenommenwordensind,

= auf den Vertrag über die EuropäischeUnion („EU-Ver-
trag“);

- der Ausdruck„derzeitigeMitgliedstaaten“auf das Königreich
Belgien, das Königreich Dänemark, die Bundesrepublik
Deutschland,die GriechischeRepublik,das KönigreichSpa-
nien,die FranzösischeRepublik,Irland,die ItalienischeRepu-
blik,das GroßherzogtumLuxemburg,das KönigreichderNie-
derlande,die PortugiesischeRepublikunddasVereinigteKö-
nigreichGroßbritannienundNordirland;

- derAusdruck„Union“aufdiedurchdenEU-Vertraggeschaffe-
ne EuropäischeUnion;

— derAusdruck„Gemeinschaft“je nachSachlageauf einebzw.
mehrereder unter dem erstenGedankenstrichgenannten
Gemeinschaften;

— der Ausdruck„neueMitgliedstaaten“auf das KönigreichNor-
wegen,dieRepublikÖsterreich,dieRepublikFinnlandunddas
KönigreichSchweden;

— derAusdruck„Organe“aufdiedurchdieursprünglichenVerträ-
ge geschaffenenOrgane.

Artikel 2
Ab demBeitrittsind die ursprünglichenVerträgeund die vor

dem BeitritterlassenenRechtsakteder Organefür die neuen
Mitgliedstaatenverbindlichund gelten in diesenStaatennach
MaßgabedergenanntenVerträgeunddieserAkte.

Artikel 3
Die neuen Mitgliedstaatenverpflichtensich, im Hinblickauf

diejenigenÜbereinkommenoder Instrumentein den Bereichen
Justiz undInneres,dievonderErreichungderZieledesEU-Ver-
tragsnichtzu trennensind,
- denjenigen,diebis zumBeitrittzur Unterzeichnungdurchdie

derzeitigenMitgliedstaatenaufgelegtwordensind,sowieden-
jenigen,dievomRatgemäßTitelVI desEU-Vertragsausgear-
beitetunddenMitgliedstaatenzurAnnahmeempfohlenworden
sind,beizutreten;

— Verwaltungs-undsonstigeVorkehrungenwieetwadiejenigen
einzuführen, die von den derzeitigen Mitgliedstaaten oder vom
Rat bis zumTag des Beitrittsangenommenwurden,umdie

praktischeZusammenarbeitzwischenindenBereichenJustiz
undInnerestätigenEinrichtungenundOrganisationenderMit-
gliedstaatenzu erleichtern.

Artikel 4
(1) Die neuen Mitgliedstaatentretendurch diese Akte den

BeschlüssenundVereinbarungenderimRatvereinigtenVertreter
derRegierungenderMitgliedstaatenbei.Sie verpflichtensich,ab
demBeitrittallensonstigenvon denderzeitigenMitgliedstaaten
für das Funktionierender Unionoder in Verbindungmitderen
TätigkeitgeschlossenenÜbereinkünftenbeizutreten.
(2) Die neuenMitgliedstaatenverpflichtensich, den in Artikel

220 des EG-VertragsvorgesehenenÜbereinkommenund den
vonderVerwirklichungderZieledes EG-Vertragsuntrennbaren
ÜbereinkommensowiedenProtokollenüberdieAuslegungdieser
ÜbereinkommendurchdenGerichtshofbeizutreten,dievonden
derzeitigenMitgliedstaatenunterzeichnetwurden,undzu diesem
Zweck mit den derzeitigenMitgliedstaatenVerhandlungenim
HinblickaufdieerforderlichenAnpassungenaufzunehmen.
(3) Die neuenMitgliedstaatenbefindensich hinsichtlichder

Erklärungen,Entschließungenoder sonstigenStellungnahmen
desEuropäischenRatesoderdesRatessowiehinsichtlichderdie
Gemeinschaftenoderdie UnionbetreffendenErklärungen,Ent-
schließungenoder sonstigenStellungnahmen,die von den Mit-
gliedstaatenimgegenseitigenEinvernehmenangenommenwur-
den, in derselbenLage wie die derzeitigenMitgliedstaaten;sie
werdendemgemäßdie sichdarausergebendenGrundsätzeund
Leitlinienbeachtenunddiegegebenenfallszu ihrerDurchführung
erforderlichenMaßnahmentreffen.

Artikel 5
(1)DievoneinerderGemeinschaftenmiteinemodermehreren

drittenStaaten,miteiner internationalenOrganisationoder mit
einemStaatsangehörigeneines drittenStaatesgeschlossenen
AbkommenoderÜbereinkommensindfürdieneuenMitgliedstaa-
tennachMaßgabederursprünglichenVerträgeunddieserAkte
verbindlich.
(2)DieneuenMitgliedstaatenverpflichtensich,nachMaßgabe

dieserAkteden vondenderzeitigenMitgliedstaatenzusammen
miteiner der GemeinschaftengeschlossenenAbkommenoder
Übereinkommensowieden von diesenStaatengeschlossenen
Übereinkünften,diemitdiesenAbkommenoderÜbereinkommen
in Zusammenhang stehen, beizutreten. Die Gemeinschaft und die
derzeitigenMitgliedstaatenim Rahmender Union leistenden
neuenMitgliedsstaatenhierbeiHilfe.
(3)DieneuenMitgliedstaatentretendurchdieseAkteundunter

dendarinvorgesehenenBedingungendeninternenVereinbarun-
genbei,welchediederzeitigenMitgliedstaatenzurDurchführung
derAbkommenoderÜbereinkommenim Sinnedes Absatzes2
geschlossenhaben.
(4)DieneuenMitgliedstaatenergreifengeeigneteMaßnahmen,

umgegebenenfallsihreStellunginbezugaufinternationaleOrga-
nisationenoderdiejenigeninternationalenÜbereinkünfte,denen
aucheineder Gemeinschaftenoder andereMitgliedstaatenals
Vertragspartei angehören, den Rechten und Pflichten anzupas-
sen,diesichaus ihremBeitrittzur Unionergeben.



2032

Artikel 6
Artikel234des EG-VertragsunddieArtikel105und 106des

Euratom-Vertragssindfür die neuenMitgliedstaatenaufdie vor
ihremBeitrittgeschlossenenAbkommenund Vereinbarungen
anwendbar.

Artikel 7
Die BestimmungendieserAktekönnen,soweitdarinnichtet-

wasanderesvorgesehenist,nurnachdemindenursprünglichen
VerträgenvorgesehenenVerfahren,dieeineRevisiondieserVer-
trägeermöglichen,ausgesetzt,geändertoderaufgehobenwer-
den.

Artikel 8
DievondenOrganenerlassenenRechtsakte,aufdiesichdiein

dieserAktevorgesehenenÜbergangsbestimmungenbeziehen,
bewahrenihrenRechtscharakter;insbesonderebleibendieVer-
fahrenzurÄnderungdieserRechtsakteanwendbar.

Artikel 9
Die BestimmungendieserAkte,die einenichtnurvorüberge-

hendeAufhebungoderÄnderungvonRechtsaktenderOrgane
zumGegenstandhabenoderbewirken,habendenseibenRechts-
charakterwie die durch sie aufgehobenenoder geänderten
BestimmungenundunterliegendenselbenRegelnwiediese.

Artikel 10
Für die Anwendungder ursprünglichenVerträgeund der

RechtsaktederOrganegeltenvorübergehenddie in dieserAkte
vorgesehenen abweichenden Bestimmungen.

ZweiterTeil
AnpassungenderVerträge

Titel I
InstitutionelleBestimmungen

Kapitel 1
Das EuropäischeParlament

Artikel 11
Artikel2 des Aktes zur Einführungallgemeinerunmittelbarer

Wahlen der Abgeordnetendes EuropäischenParlaments,der
demBeschluß76/787/EGKS,EWG, Euratombeigefügtist,erhält
folgendeFassung:

„Artikel2
Die Zahl der in jedemMitgliedstaatgewähltenAbgeordneten

wirdwiefolgtfestgesetzt:
Belgien 25
Dänemark 16
Deutschland 99
Griechenland 25
Spanien 64
Frankreich 87
Irland 15
Italien 87
Luxemburg 6
Niederlande 31
Norwegen 15
Österreich 21
Portugal 25
Finnland 16
Schweden 22
VereinigtesKönigreich

Kapitel2
DerRat

Artikel 12
Artikel27 Absatz2 des EGKS-Vertrags,Artikel146Absatz2

des EG-VertragsundArtikel116Absatz2 des Euratom-Vertrags
erhaltenfolgendeFassung:
„DerVorsitzimRatwirdvondenMitgliedstaatennacheinanderfür
je sechsMonatewahrgenommen;die ReihenfolgewirdvomRat
einstimmigbeschlossen.“

Artikel 13
Artikel28des EGKS-VertragserhältfolgendeFassung:

„Artikel28
Bei Anhörungdes Ratesdurchdie KommissionberätderRat,

ohnenotwendigerweiseeineAbstimmungvorzunehmen.DieBe-
ratungsprotokollewerdenderKommissionübermittelt.
Eine nachdiesemVertragerforderlicheZustimmungdes Rates
giltals erteilt,wenndemvonder KommissionvorgelegtenVor-
schlagzustimmen
- die absoluteMehrheitder Vertreterder Mitgliedstaaten,ein-

schließlichderStimmenderVertretervonzweiMitgliedstaaten,
diemindestensje einZehnteldesGesamtwertsderKohle-und
Stahlproduktionin derGemeinschaftumfassen;

— oder,wennbei Stimmengleichheitdie KommissionihrenVor-
schlagnacheinerzweitenBeratungaufrechterhält,dieVertre-
tervondreiMitgliedstaaten,diemindestensje einZehnteldes
Gesamtwertsder Kohle-undStahlproduktionin der Gemein-
schaftumfassen.

Ist nach diesemVertrageine einstimmigeEntscheidungoder
einstimmigeZustimmungerforderlich,sosindhierzudieStimmen
allerMitgliederdes Rates erforderlich.Bei der Anwendungder
Artikel21,32,32a,45bund78hdiesesVertragsunddesArtikels
16,des Artikels20 Absatz3, des Artikels28 Absatz5 unddes
Artikels44desProtokollsüberdieSatzungdesGerichtshofssteht
jedochdie Stimmenthaltungvon anwesendenodervertretenen
MitgliederndemZustandekommenvon Beschlüssendes Rates,
zu denenEinstimmigkeiterforderlichist,nichtentgegen.
MitAusnahmederEntscheidungen,dieeinerqualifiziertenMehr-
heitoderder Einstimmigkeitbedürfen,werdendie Entscheidun-
gendesRatesmitderMehrheitseinerMitgliedergetroffen;diese
Mehrheitgilt als erreicht,wenn sie die absoluteMehrheitder
VertreterderMitgliedstaateneinschließlichderStimmenderVer-
tretervon zwei Mitgliedstaatenenthält,die mindestensje ein
Zehnteldes GesamtwertsderKohle-undStahlproduktionin der
Gemeinschaftumfassen.DieStimmenderMitgliederdes Rates
werdenbei derAnwendungder Artikel45b,78 und78b dieses
Vertrags,nachdenendie qualifizierteMehrheiterforderlichist,
jedochwiefolgtgewogen:
Belgien
Dänemark
Deutschland 1
Griechenland
Spanien
Frankreich 1
Irland
Italien 1
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Österreich
Portugal
Finnland
Schweden
VereinigtesKönigreich 10
Beschlüssekommenzustande,wenndafürmindestensvierund-
sechzigStimmen,welchedie Zustimmungvon mindestenself
Mitgliedernumfassen,abgegebenwerden.
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Jedes Mitglieddes RateskannbeiAbstimmungennurfüreines
deranderenMitgliedermitstimmen.
Der Rat verkehrtmitdenMitgliedstaatenüberseinenPräsiden-
ten.
Die Beschlüssedes Rateswerdenin der von ihmbestimmten
Weise veröffentlicht.“

Artikel 14
Artikel95 Absatz4 des EGKS-VertragserhältfolgendeFas-

sung:
„DieseÄnderungenwerdenals VorschlägevonderKommission
und demmiteinerMehrheitvon dreizehnSechzehntelnseiner
MitgliederbeschließendenRat in gegenseitigemEinvernehmen
aufgestelltunddemGerichtshofzur Stellungnahmeunterbreitet.
DerGerichtshofhatfürseinePrüfungeinetatsächlichundrecht-
lichunbeschränkteNachprüfungsbefugnis.StelitderGerichtshof
aufgrundseinerPrüfungfest,daßdieVorschlägemitdenBestim-
mungendesvorstehendenAbsatzesübereinstimmen,so werden
dieVorschlägedemEuropäischenParlamentzugeleitet;sietreten
in Kraft, wenn sie mit einer Mehrheit von drei Viertein der abgege-
benenStimmenundzweiDrittelnderMitgliederdesEuropäischen
Parlamentsgebilligtwerden.“

Artikel 15
(1)Artikel148Absatz2desEG-VertragsundArtikel118Absatz

2 des Euratom-VertragserhaltenfolgendeFassung:
„(2)Ist zu einemBeschlußdes RatesdiequalifizierteMehrheit
erforderlich,so werdendie StimmenderMitgliederwie folgtge-
wogen:
Belgien
Dänemark
Deutschland 1
Griechenland
Spanien
Frankreich
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Norwegen
Österreich
Portugal
Finnland
Schweden
VereinigtesKönigreich 10

-

nd
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Beschlüssedes RateskommenzustandemiteinerMindeststim-
menzahlvon
- vierundsechzigStimmenindenFällen,indenendieBeschlüs-

se nach diesemVertragauf Vorschlagder Kommissionzu
fassensind;

— vierundsechzigStimmen,welchedieZustimmungvonminde-
stenselfMitgliedernumfassen,in allenanderenFällen.“
(2)ArtikelJ.3 Nummer2 Unterabsatz2 desEU-Vertragserhält

folgendeFassung:
„BeidenBeschlüssendesRates,fürdienachUnterabsatzi eine
qualifizierteMehrheiterforderlichist, werdendie Stimmender
MitgliedernachArtikel148Absatz2 desVertragszur Gründung
derEuropäischenGemeinschaftgewogen;BeschlüssedesRates
kommenmiteinerMindeststimmenzahlvonvierundsechzigStim-
menzustande,welchedie Zustimmungvonmindestenself Mit-
gliedernumfassen.“
(3)ArtikelK.4 Absatz3 Unterabsatz2 des EU-Vertragserhält

folgendeFassung:
„IstfüreinenBeschlußdes RatesdiequalifizierteMehrheiterfor-
derlich,sowerdendieStimmenderMitgliedernachArtikel148
Absatz2 desVertragszurGründungderEuropäischenGemein-
schaftgewogen;BeschlüssekommenmiteinerMindeststimmen-
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zahl vonvierundsechzigStimmenzustande,weichedieZustim-
mungvonmindestenselfMitgliedernumfassen.“
(4) Nummer2 Unterabsatz2 Satz 1 des dem EG-Vertrag

beigefügtenProtokollsüberdie SozialpolitikerhältfolgendeFas-
sung:
„AbweichendvonArtikel148Absatz2 desVertragskommendie
RechtsaktedesRatesnachdiesemProtokoll,diemitqualifizierter
Mehrheit anzunehmen sind, mit einer Mindeststimmenzahl von
vierundfünfzigStimmenzustande.“

Kapitel3
Die Kommission

Artikel 16
Artikel9 Absatz 1 Unterabsatz1 des EGKS-Vertrags,Artikel

157Absatz 1 Unterabsatz1 des EG-Vertragsund Artikel126
Absatz1 Unterabsatz1 des Euratom-Vertragserhaltenfolgende
Fassung:
„(1)DieKommissionbestehtauseinundzwanzigMitgliedern,die
aufgrundihrerallgemeinenBefähigungausgewähltwerdenund
volleGewährfür ihreUnabhängigkeitbietenmüssen.“

Kapitel4
Der Gerichtshof

Artikel 17
(1)Artikel32Absatz1desEGKS-Vertrags,Artikel165Absatz1

des EG-VertragsundArtikel137Absatz1des Euratom-Vertrags
erhaltenfolgendeFassung:
„DerGerichtshofbestehtaus siebzehnRichtern.“
(2)Artikel2 Absatz1desBeschlusses88/5591/EGKS,EWG,Eu-

ratomdes RateserhältfolgendeFassung:
„DasGerichtbestehtaus sechzehnMitgliedern.“

Artikel 18
Artikel32 Absatz2 des EGKS-Vertrags,Artikel165Absatz2

desEG-Vertrags,Artikel137Absatz2 desEuratom-Vertragsund
Artikel18Absatz1desProtokollsüberdieSatzungdesGerichts-
hofsderEGKS erhaltenfolgendeFassung:
„DerGerichtshoftagtinVollsitzungen.Er kannjedochaus seiner
MitteKammernmitje drei,fünfodersiebenRichternbilden,die
bestimmtevorbereitendeAufgabenerledigenoder bestimmte
Gruppen von Rechtssachen entscheiden; hierfür gelten die Vor-
schrifteneinerbesonderenRegelung.“

Artike! 19
Artikel18Absatz2 des Protokollsüberdie Satzungdes Ge-

richtshofsder EuropäischenGemeinschaftfür KohleundStahl,
Artikel15des Protokollsüberdie Satzungdes Gerichtshofsder
EuropäischenGemeinschaftundArtikel15 des Protokollsüber
die Satzungdes Gerichtshofsder EuropäischenAtomgemein-
schafterhaltenfolgendeFassung:
„DerGerichtshofkannnurin derBesetzungmiteinerungeraden
Zahlvon Richternrechtswirksamentscheiden.Die in Vollsitzun-
gen getroffenenEntscheidungendes Gerichtshofssind gültig,
wennneunRichteranwesendsind.DieEntscheidungenderKam-
memmitdreioderfünfRichter sindnurdanngültig,wennsievon
dreiRichterngetroffenwerden.DieEntscheidungenderKammern
mit sieben Richternsind nur dann gültig,wenn sie von fünf
Richterngetroffenwerden.BeiVerhinderungeinesRichterseiner
KammerkannnachMaßgabederVerfahrensordnungeinRichter
eineranderenKammerherangezogenwerden.“
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Artikel 20
Artikel32aAbsatz1 des EGKS-Vertrags,Artikel166Absatz1

desEG-VertragsundArtikel138Absatz1des Euratom-Vertrags
erhaltenfolgendeFassung:
„DerGerichtshofwirdvonachtGeneralanwältenunterstützt.“

Artikel 21
Artikel32b Absätze 2 und 3 des EGKS-Vertrags,Artikel167
Absätze2und3desEG-VertragsundArtikel139Absätze2und3
des Euratom-VertragserhaltenfolgendeFassung:
„AlledreiJahre findeteineteilweiseNeubesetzungder Richter-
stellenstatt.Sie betrifftabwechselndje neunundachtRichter.
AlledreiJahre findeteineteilweiseNeubesetzungderStellender
Generalanwältestatt.Sie betrifftjedesmalvierGeneralanwälte.“

Kapitel5
DerRechnungshof

Artikel 22
Artikel45bAbsatz1desEGKS-Vertrags,Artikel188bAbsatz1

desEG-VertragsundArtikel160bAbsatz1desEuratom-Vertrags
erhaltenfolgendeFassung:
„(1) Der Rechnungshof besteht aus sechzehn Mitgliedern.“

Kapitel6
DerWirtschafts-undSozialausschuß

Artikel 23
Artikel194Absatz1desEG-VertragsundArtikel166Absatz1

des Euratom-VertragserhaltenfolgendeFassung:
„DieZahlderMitgliederdesWirtschafts-undSozialausschusses
wirdwiefolgtfestgesetzt:
Belgien 12
Dänemark 9
Deutschland 24
Griechenland 12
Spanien 21
Frankreich 24
Irland 9
Italien 24
Luxemburg 6
Niederlande 12
Norwegen 9
Österreich 12
Portugal 12
Finnland 9
Schweden 12
VereinigtesKönigreich 24“

Kapitel7
DerAusschußderRegionen

Artikel 24
Artikel198aAbsatz2 des EG-VertragserhältfolgendeFas-

sung:
„DieZahlderMitgliederdesAusschussesderRegionenwirdwie
folgtfestgesetzt:
Belgien 12
Dänemark 9
Deutschland 24
Griechenland 12

Spanien 21
Frankreich 24
Inland 9
Italien 24
Luxemburg 6
Niederlande 12
Norwegen 9
Österreich 12
Portugal 12
Finnland 9
Schweden 12
VereinigtesKönigreich 24“

Kapitel8
Der Beratende Ausschuß der EGKS

Artikel 25
Artikel18 Absatz1 des EGKS-VertragserhältfolgendeFas-

sung:
„Beider Kommissionwirdein BeratenderAusschußgebildet.Er
bestehtausmindestenssiebenundachtzigundhöchstenseinhun-
dertelfMitgliedern,undzwarauseinergleichenAnzahlvonVer-
tretemder Erzeuger,der Arbeitnehmersowie der Verbraucher
undHändler.“

Kapitel9
DerAusschußfürWissenschaftundTechnik

Artikel 26
Artikel134Absatz2 Unterabsatz1desEuratom-Vertragserhält

folgendeFassung:
„(2) Der Ausschuß besteht aus neununddreißig Mitgliedem, die
vomRatnachAnhörungderKommissionernanntwerden.“

Titel II
Sonstige Anpassungen

Artikel 27
Artikel227 Absatz 1 des EG-VertragserhältfolgendeFas-

sung:
„(1)DieserVertraggiltfürdasKönigreichBelgien,dasKönigreich
Dänemark,die BundesrepublikDeutschland,die Griechische
Republik,das KönigreichSpanien,die FranzösischeRepublik,
Inand,die ItalienischeRepublik,dasGroßherzogtumLuxemburg,
das Königreichder Niederlande,das KönigreichNorwegen,die
RepublikÖsterreich,die PortugiesischeRepublik,die Republik
Finnland,das KönigreichSchwedenunddas VereinigteKönig-
reichGroßbritannienundNordirland.“

Artikel 28
FolgenderWortlautwirddemArtikel227Absatz5 desEG-Ver-

tragsals Buchstabed, demArtikel79 des EGKS-Vertragsals
Buchstabed unddemArtikel198desEuratom-VertragsalsBuch-
stabee angefügt:
„DieserVertragfindetaufdieÄlandinselnkeineAnwendung.Die
RegierungFinnlandskannjedochdurcheine Erklärung,die sie
bei RatifikationdiesesVertragsbei der Regierungder Italieni-
schenRepublikhinterlegt,notifizieren,daß derVertragentspre-
chendden Bestimmungenin ProtokollNr. 2 zur Akteüberden
Beitrittdes KönigreichsNorwegen,der RepublikÖsterreich,der
RepublikFinnlandunddes KönigreichsSchwedenzur Europäi-
schenUnionaufdieÄlandinseinAnwendungfindet.DieRegie-
rungder ItalienischenRepublikübermitteltden Mitgliedstaaten
einebeglaubigteAbschriftjederErklärung.“



DritterTeil
AnpassungenderRechtsaktederOrgane

Artikel 29
Die in AnhangI aufgeführtenRechtsaktesindGegenstandder

in einemAnhangfestgelegtenAnpassungen.

Artikel 30
Die infolgedes BeitrittserforderlichenAnpassungender in

AnhangIl aufgeführtenRechtsaktewerdenim Einklangmitden
dortaufgestelltenLeitliniennachdemVerfahrenundnachMaß-
gabedesArtikels169vorgenommen.

VierterTeil
Übergangsmaßnahmen

Titel I
InstitutionelleBestimmungen

Artikel 31
(1) Innerhalbder erstenbeidenJahre nachdemBeitrittführt

jeder der neuenMitgliedstaateneineWahl zum Europäischen
Parlamentdurch,beiderdieinArtikel11festgesetzteAnzahlvon
Abgeordnetendurchdas Volk inallgemeinerunmittelbarerWahl
nachMaßgabedes Aktesvom20. September1976zur Einfüh-
rung allgemeinerunmittelbarerWahlender Abgeordnetendes
EuropäischenParlamentsgewähltwird.
(2) Für die Zeit vomBeitrittbis zu der jeweiligenWahl nach

Absatz1werdendieAbgeordnetenderneuenMitgliedstaatenim
EuropäischenParlamentdurchdie Parlamentedieser Staaten
ausihrerMittenachdemvondembetreffendenStaatfestgelegten
Verfahrenernannt.
(3) Jeder derneuenMitgliedstaatenkannjedochbeschließen,

WahlenzumEuropäischenParlamentindemZeitraumzwischen
der Unterzeichnungund dem Inkrafttretendes Beitrittsvertrags
gemäßdem dieserAkte beigefügtenProtokollNr. 8 durchzu-
führen.
(4) Das Mandatder nachAbsatz1 oderAbsatz3 gewählten

AbgeordnetenendetzurgleichenZeitwiedasMandatderinden
derzeitigen Mitgliedstaaten für den Fünrfjahreszeitraum
1994-1999gewähltenAbgeordneten.

Titel II
Übergangsmaßnahmen

betreffenddas Königreich Norwegen

Kapitel1
Freier Warenverkehr

Abschnitt I
Normenund Umwelt

Artikel 32
(1) Während eines Zeitraums von vier Jahren ab dem Beitritt

findendieinAnhangIll genanntenBestimmungennachMaßgabe
jenesAnhangsundentsprechenddendarinfestgelegtenBedin-
gungenkeineAnwendungaufdas KönigreichNorwegen.
(2)DieinAbsatz1genanntenBestimmungenwerdeninnerhalb

diesesZeitraumsimEinklangmitden EG-Verfahrenüberprüft.
UnbeschadetderErgebnissedieserÜberprüfunggiltdergemein-
schaftlicheBesitzstandab demEndeder in Absatz1 genannten
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Übergangszeitfürdie neuenMitgliedstaatenunterdengleichen
Bedingungenwiefürdie derzeitigenMitgliedstaaten.

Abschnitt II
Verschiedenes

Artikel 33
WährendeinesZeitraumsvondreiJahrenabdemBeitrittkann

das KönigreichNorwegenseinderzeitigesnationalesSystemfür
die Sortierungvon Rohholz insofernweiteranwenden,als die
einschlägigeninnerstaatlichenRechts-undVerwaltungsvorschrif-
tenmitdemGemeinschaftsrechtin bezugauf denBinnenmarkt
oder den Handelmit Drittländern,insbesondereArtikel6 der
Richtlinie68/89/EWGzurAngleichungderRechtsvorschriftender
Mitgliedstaatenfürdie SortierungvonRohholz,vereinbarsind.
WährenddesselbenZeitraumswird die Richtlinie68/89/EWG
nachdenVerfahrendes EG-Vertragsüberprüft.

Kapitel2
Freizügigkeit,

freierDienstleistungs-undKapitalverkehr

Artikel 34
AbweichendvondenVerpflichtungenimRahmenderdieEuro-

päischeUnionbegründendenVerträgekanndasKönigreichNor-
wegenseine bestehendenRechtsvorschriftenbetreffendZweit-
wohnungenwährendeines Zeitraumsvon fünf Jahren ab dem
Beitrittbeibehalten.

Artikel 35
Das KönigreichNorwegenkannwährendeinesZeitraumsvon

drei Jahren ab dem Beitrittweiterhingegenübernichtnorwegi-
schen StaatsangehörigenBeschränkungenhinsichtlichdes Ei-
gentumsan norwegischenFischereifahrzeugenanwenden.

Kapitel3
Fischerei

AbschnittI
AllgemeineBestimmungen

Artikel 36
(1)SofernindiesemKapitelnichtsanderesbestimmtist,finden

die Vorschriftendieser Akte auf den FischereisektorAnwen-
dung.
(2) Die Artikel148 und 149 findenauf Fischereierzeugnisse

Anwendung.

AbschnittIt
Zugangzu Gewässernund Ressourcen

Artikel 37
SofernindiesemKapitelnichtsanderesbestimmtist,bleibtdie

Regelungdieses Abschnittsüber den Zugangzu Gewässem
währendeinerÜbergangszeitanwendbar;dieseendetmitdem
BeginnderAnwendungdergemeinschaftlichenRegelungfürdie
Fischereierlaubnis,auf keinenFall jedoch nach Ablauf des in
Artikel14Absatz2derVerordnung(EWG)Nr.3760/92desRates
vom20.Dezember1992zurEinführungeinergemeinschaftlichen
Regelungfür die Fischerei und die Aquakultur')festgelegten
Zeitraums.

') ABI. Nr. L389 vom31. 12.1992,S. 1.
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Unterabschnitt|
FischereifahrzeugeNorwegens

Artikel 38
Zum Zweck ihrer Einbeziehungin die mit der Verordnung

(EWG) Nr. 3760/92eingeführtegemeinschaftlicheRegelungfür
dieFischereiunddieAquakulturgiltfürdenZugangvonFischerei-
fahrzeugenunterder FlaggeNorwegens,die in einemnorwegi-
schenHafeneingeschriebenoder registriertsind, im folgenden
„FischereifahrzeugeNorwegens”genannt,zu den der Hoheits-
gewaltoderGerichtsbarkeitderderzeitigenMitgliedstaatenunter-
liegendenGewässerndieRegelungdiesesUnterabschnitts.
Ab dem Beitrittstelltdiese Zugangsregelungsicher,daß Nor-
wegendie FischereimöglichkeitennachArtikel44 behält.

Artikel 39
(1)Bis zurEinbeziehungderSonderregelungnachdenArtikeln

156bis 165und347bis352derAkteüberdenBeitrittSpaniens
und Portugalsin die allgemeineRegelungder Gemeinsamen
Fischereipolitiknach der Verordnung(EWG) Nr. 3760/92kann
lediglich441 FischereifahrzeugenNorwegensdes AnhangsIV,
nachstehend„Basisliste“genannt,dieAusübungderFangtätigkeit
indenICES-BereichenVb,Vi undVIi gestattetwerden.InderZeit
vomBeitrittbiszum31.Dezember1995istdasGebietsüdlichvon
56° 30' nördlicherBreite,östlichvon 12°westlicherLängeund
nördlichvon50°30'nördlicherBreitefürdieFischereimitAusnah-
mederLangleinenfischereigeschlossen.
(2)Die gleichzeitigeAusübungder Fangtätigkeitzum Fischen

demersalerArten ist nur 165 Standardschiffender Basisliste
gestattet;Voraussetzungdafür ist, daß sie in einemvon der
KommissionbeschlossenenperiodischenVerzeichnisenthalten
sind.
(3) Als Standardschiffgilt ein SchiffmiteinerBremskraftvon

511 Kilowatt(KW). Für SchiffemiteineranderenAntriebskraft
geltenfolgendeUmrechnungssätze:
- weniger als 219 KW: 0,57,
— gleichoder mehrals 219 KW, jedochwenigerals 292 KW:

0,76,
- gleichodermehrals 292 KW, jedochwenigerals 365 KW:

0,85,
— gleichodermehrals 365 KW, jedochwenigerals 438 KW:

0,90,
— gleichodermehrals 438 KW, jedochwenigerals 511 KW:

0,96,
— gleichodermehrals 511 KW, jedochwenigerals 584 KW:

1,00,
- gleichoder mehrals 584 KW, jedochwenigerals 730 KW:

1,07,
— gleichodermehrals 730KW, jedochnichtmehrals 876KW:

1,11,
- mehrals 876KW:2,25,
- Langleinen-Fischereifahrzeuge:1,00,
- Langleinen-FischereifahrzeugemiteinerVorrichtungzurauto-

matischenBetonnungoder zur mechanischenEinholungder
Leinen:2,00. .
(4) In der Zeit vom 1. Dezemberbis zum 31. Mai ist nur

60 Fischereifahrzeugenund in der Zeit vom 1. Juni bis zum
30.Novembernur30 FischereifahrzeugendiegleichzeitigeAus-
übungder Fangtätigkeitzum FischenpelagischerArtengestat-
tet.
(5)AnpassungenderBasislistewegenAußerdienststellungei-

nesFischereifahrzeugsvordemBeitrittaufgrundhöhererGewalt
werdenspätestensam 1. Januar 1995nachdemVerfahrendes
Artikels18 der Verordnung(EWG) Nr. 3760/92beschlossen.
DieseAnpassungendürfenwederzueinerÄnderungderZahlder

FischereifahrzeugeundihrerAufteilungaufdieeinzelnenKatego-
riennochzu einerErhöhungder Gesamttonnageoderder Ge-
samtantriebskraftjeder Kategorieführen.Außerdemdürfennur
solcheFischereifahrzeugeNorwegensals Ersatz benanntwer-
den,die inderListedesAnhangsV aufgeführtsind.
(6) Die Anzahlder StandardschiffenachAbsatz2 kannnach

demVerfahrendes Artikels8 Absatz4 der Verordnung(EWG)
Nr. 3760/92entsprechendder Entwicklungder Norwegenzu-
geteiltenFangmöglichkeitenfür Fischbeständeerhöhtwerden,
derenGradderBefischungnachArtikel8 dergenanntenVerord-
nungbegrenztist.
(7) In demMaße,wie die in der BasislistegenanntenSchiffe

nachdemBeitrittaußerDienstgestelltoderverschrottetundinder
Basislistegestrichenwerden,könnensiedurchSchiffederselben
KategoriemiteinerAntriebskraftersetztwerden,diediejenigeder
gestrichenenSchiffenichtübersteigt.
DieBedingungenfürdie ErsetzungnachUnterabsatz1 finden

nurinsoweitAnwendung,als dieKapazitätderFischereiflotteder
derzeitigenMitgliedstaatenin denGemeinschaftsgewässemdes
Atlantiknichtvergrößertwird.
(8)DieBestimmungen,diedie EinhaltungderRegelungdurch

die Beteiligtensicherstellensollen, einschließlichder Bestim-
mungen,diesichaufdieMöglichkeitbeziehen,dembetreffenden
FischereifahrzeugdieAusübungderFangtätigkeitwährendeines
bestimmtenZeitraumsnichtzu gestatten,werdennachdemVer-
fahrendesArtikels8Absatz4derVerordnung(EWG)Nr.3760/92
vordem1.Januar 1995erlassen.

Artikel 40
(1)VomZeitpunktderEinbeziehungderSonderregelungnach

denArtikeln156bis165und347bis352derAkteüberdenBeitritt
SpaniensundPortugalsindieallgemeineRegelungderGemein-
samenFischereipolitiknachderVerordnung(EWG) Nr. 3760/92
biszumBeginnderAnwendungdergemeinschaftlichenRegelung
für die Fischereierlaubniskönnendie FischereifahrzeugeNor-
wegens ihre Fangtätigkeitenin den Artikel39 unterliegenden
GewässernunterdenvomRatnachdemVerfahrendesArtikels8
Absatz4 derVerordnung(EWG)Nr.3760/92festgelegtenBedin-
gungenausüben.
(2) Der in Absatz 1 vorgeseheneZugangmußentsprechend

demjenigengeregeltwerden,wieer für Fischereifahrzeugeunter
der FlaggeeinesMitgliedstaatsder derzeitigenUnion,nachste-
hend„FischereifahrzeugederderzeitigenUnion“genannt,inden
Gemeinschaftsgewässernnördlichvon62°nördlicherBreitegilt.

Artikel 41
Vom Beitrittbis zum Zeitpunktder Anwendungder gemein-

schaftlichenRegelungfürdie Fischereierlaubnissinddie Fische-
reifahrzeugeNorwegensbefugt,in dender Hoheitsgewaltoder
GerichtsbarkeitderMitgliedstaatenderderzeitigenUnionunterlie-
gendenGewässer inden ICES-BereichenIla, Illa (Skagerrak)?)
undIV FischereitätigkeitenunterdengleichenBedingungenaus-
zuüben,wiesieunmittelbarvordemInkrafttretendesBeitrittsver-
tragsgaltenundindeneinschlägigenBestimmungenderVerord-
nung(EG) Nr. 3691/93des Rates°)vorgesehensind.

Artikel 42
DietechnischenVerfahren,diezurGewährleistungderAnwen-

dungderArtikel39,40 und41 notwendigsind,werdenvordem
1. Januar 1995nachdemVerfahrendes Artikels18derVerord-
nung(EWG) Nr.3760/92beschlossen.

Artikel 43
Vom Beitrittbis zum Zeitpunktder Anwendungder gemein-

schaftlichenRegelungfürdie Fischereierlaubnissinddie Fische-
2) DasSkagerrakistalsdasGebietdefiniert,daswiefolgtbegrenztwird:imWesten

durcheine LinievomLeuchtturmvonHanstholmzumLeuchtturmvon Lindesnes
und im Südenvon einerLinievomLeuchtturmvon SkagenzumLeuchtturmvon
TistlamaundvondortzumnächstgelegenenPunktan derschwedischenKüste.

») ABI. Nr. L 341vom31. 12.1993,S. 96.



reifahrzeugeNorwegensbefugt,in dender Hoheitsgewaltoder
GerichtsbarkeitSchwedensunterliegendenGewässernFischerei-
tätigkeitenin dem ICES-BereichIlla (Skagerrak)unterdenglei-
chen Bedingungenauszuüben,wie sie unmittelbarvor dem
Inkrafttretendes Beitrittsvertragsgalten.
Die Durchführungsbestimmungenzu diesemArtikelwerdenbis
zum 1. Januar 1995nachdemVerfahrendes Artikels18 der
Verordnung(EWG) Nr.3760/92erlassen.

Artikel 44
(1) Der Anteil der Norwegenzuzuweisendengemeinschaftli-

chen Fischereimöglichkeitenfür Bestände,die einer Fangbe-
schränkungunterliegen,wirdnachArtenundZonenaufgeschlüs-
seltwiefolgtfestgelegt:

ICES (1)-oderNAFO (2)-Bereich Anteile
Arten Referenzgebietezur Festsetzung Norwegens

derTAC (v.H.)

Hering la 13,375
Hering?) lla*), IV, Vild 29,520
Hering Vb°), Vla

nördlichvon56°Nord,Vib 10,082
Sprotte Na 7,303
Lodde NAFO 3NO 92,308
Kabeljau 1°),1°)2) 7
Kabeljau 1°),11a®) 100,000
Kabeljau la Skagerrak?) 3,202
Kabeljau Na‘) 100,000
Kabeljau Na‘),IV 6,425
Kabeljau NAFO 3M 15,663'')
Schellfisch 1,1°)'2) 94,838
Schellfisch Na°) 100,000
Schelilfisch Ita, Illb, c, d°) 4,172
Schellfisch lla*),IV 13,878
Seelachs 1,112) 95,768
Seelachs Ha*),11°),IV 45,895
Wittling Na 1,824
Wittling Na‘), IV 9,906
Seehecht 11°) 5,642
Seehecht Na*),IV 14,896
Makrele Na*),11°),IV 65,395°)
Makreie lla'*) 88,543'°)'°)
Makrele Vb°),Vi, Vil, Vila,b, d, e,

xl, XIV 3,911
Scholle la Skagerrak 2,000
Scholle lla*), IV 2,348
Seezunge >) 2,001
Garnelen Ma 46,609
Garnelen IV) 80,000
Kaisergranat INa'°),Ib, c, d®) 1,668
Kaisergranat Na’) 100,000
Kaisergranat Ha‘),IV®) 0,765
Kaisergranat Iv®) 100,000
Lodde 1), Na’), 1b’) ’”) 100,000
Lodde Jan Mayen’) 100,000
Hering IH, XIV 100,000)
Hering FjordvonTrondheim'°) 100,000

‘) InternationalerRat fürMeeresforschung.
?) Übereinkommenüber die zukünftigemultilateraleFischereizusammenarbeitim

Nordwestatlantik(„NAFO-Übereinkommen“).
°) MitAusnahmevonnorwegischemfrühjahrslaichendemHering.
*) GewässerderderzeitigenGemeinschaft.
°) Gemeinschaftsgewässer.
®)Mit Ausnahmeder Gewässer innerhalbvon 12 Seemeilen,berechnetab den

norwegischenBasisiinien.
”) Bis zum31.Dezember1997entsprichtdie norwegischeQuoteder derUnionzur

VerfügungstehendenMengeminus2,9v.H. derTAC plus11000Tonnen.Ab dem
1. Januar 1998 ist der norwegischeAnteil gleichder der Union zur Verfügung
stehendenMengeminus4,470v.H. der TAC. Ab demZeitpunkt,zu dem die
Zuständigkeitfürdie FestsetzungderTAC aufdie Unionübergeht,wirdder Anteil
Norwegensals ProzentsatzderderUnionzur VerfügungstehendenQuoteaufder
Grundlagedes Jahres 1994festgesetzt.
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(2) Die NorwegenzugewiesenenAnteile der gemeinschaft-
lichenFischereimöglichkeitenwerdengemäßArtikel8 Absatz4
derVerordnung(EWG) Nr.3760/92erstmaligvordem1. Januar
1995festgelegt.
(3) Die NorwegenzugewiesenenAnteilean Arten,die keinen

Nutzungsbeschränkungenin Form von Fangbeschränkungen
unterliegenoder für die TAC gelten,die jedoch nichtauf die
MitgliedstaatenderderzeitigenUnionaufgeteiltsind,werdenwie
folgtnachArtundZonepauschalfestgesetzt:

Arten ICES-Bereich NomvegensReferenzgebiete (Tonnen)

Sandaal IV') 34000
Blauleng la’), IV'), Vb2),VI"), VII) 1000
Leng Ila'), IV’), Vb2),VI’), VI) 13400
Brosme Ha°),IV’), Vb2),VI’), VI") 6600
Hundshai IV'), VI’), vi) 2 660
Riesenhai
(Leber) IV'), VI"), VI) 160
Heringshai IV’), vi’), VII) 200
Tiefseegamele| IV') 100
Kombinierte
Quote°) Vb?),VI‘), VII’) 2.000
AndereArten| Ila'), IV') 7460
Schwarzer
Heilbutt la’), VI’) 1700
Sprotte la‘), IV’) 6 800
Stintdorsch la’), IV?) 20000
Stöcker la’), IV') 5.000
BlauerWittling| 11‘),IV'), Vb'), VI"), VII‘) 186700

’) GewässerderderzeitigenGemeinschaft.
2) Gemeinschaftsgewässer.
®) LangleinenfürGrenadierfische,Rattenschwänze,MoramoraundGabeldorsch.

(4) Bis zumZeitpunktderAnwendungdergemeinschaftlichen
Regelungfür die Fischereierlaubnisdarf in den Gewässernder
derzeitigenGemeinschaftdie Fangtätigkeitder Fischereifahr-
zeugeNorwegensbei nichtreguliertenundnichtzugewiesenen
Arten die Mengennicht übersteigen,die unmittelbarvor dem
Inkrafttretendes Beitrittsvertragsgefangenwurden.

®)In denGewässerninnerhalbvon 12 Seemeilen,berechnetab den norwegischen
Basislinien.

®)MitAusnahmederGewässerinnerhalbdernorwegischenBasislinien.
'°) Gewässerinnerhalbder norwegischenBasislinien.
') DieseZuteilungberücksichtigtnichtdievereinbarteÜbertragungvon 1000Tonnen

vonNorwegenaufbestimmteMitgliedstaatenderderzeitigenUnion.
) MitAusnahmederGewässerderderzeitigenGemeinschaft.
") Bis zumZeitpunktder Anwendungder gemeinschaftlichenRegelungfür dieFische-

reierlaubniskannbis zu einemDrittelder in diesemBewirtschaftungsgebietze
wiesenenQuotein einemoderden beidenanderen
Makreiengemäß dieserTabelle gefangenwerden.Desgieichenkönnenbiszu

werden.DievorstehendeBestimmungläßtdie Flexibilitätunberührt,dienachbeste-
hendenVereinbarungenzwischender derzeitigenUnion undNorwegenvorgesehen
ist.

“) IndenGewässernunterder Hoh alt oderGerichtsbarkeit Norweg:
“) MitAusnahmeder Gewässerinnerhalbvon 4Seemeilen,berechnetabdennorwegi-

“) IndenGewässerninnerhalbvon 4Seemeilen,berechnetab den norwegischen
Basislinien.

') Mit Ausnahmeder Zonevon Jan Mayen.
") Gewässerumdie InselJan Mayenunter der Hoheitsgewaltoder Gerichtsbarkeit

Norwegens.
") EinschließlichFängein internationalenGewässerndes ICES-BereichsIl. Desglei-

chenwerdendie vonMitgliedstaatender derzeitigenUnionin internationalenGe-
wässerndes ICES-Bereichs Il getätigtenFänge gegendie für die BereicheVb
(Gemeinschaftsgewässer),VI, VII, Villa, b, d, e, XIl undXIV zugewiesenenQuoten
aufgerechnet.

®) DieserProzentsatzgiltlediglichfürden Teil derTAC, der in Gewässernunterder
HoheitsgewaltoderGerichtsbarkeitNorwegensinnerhalbdes Referenzgebietsge-
fischtwerdenkann.Er umfaßtauchFängevon norwegischenfrühjahrslaichenden
Heringenin Gewässerndes ICES-BereichsIVa innerhalbvon 12 Seemeilen,be-
rechnetab dennorwegischenBasislinien.
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UnterabschnittIl
FischereifahrzeugederderzeitigenUnion

“ Artikel 45
Vom Beitrittbis zum Zeitpunktder Anwendungder gemein-

schaftlichenRegelungfür die Fischereierlaubnisentsprichtdie
GesamtheitderBestimmungenüberdieAusübungderFischerei-
tätigkeitdurchFischereifahrzeugeder derzeitigenUnion in den
der HoheitsgewaltoderGerichtsbarkeitNorwegensnördlichvon
62°nördlicherBreiteunterliegendenGewässerndenjenigen,die
unmittelbarvordemInkrafttretendes Beitrittsvertragsgalten.

zum 1. Januar 1995nach demVerfahrendes Artikels18 der
Verordnung(EWG) Nr.3760/92erlassen.

Artikel46
Vom Beitrittbis zumZeitpunktder Anwendungder gemein-

schaftlichenRegelungfürdie Fischereierlaubnissinddie Fische-
reifahrzeugederderzeitigenUnionbefugt,indenderHoheitsge-
waltoderGerichtsbarkeitNorwegensunterliegendenGewässern
in den ICES-BereichenIlla und IV Fischereitätigkeitenunterden
gleichenBedingungenauszuüben,wie sie unmittelbarvor dem
Inkrafttretendes Beitrittsvertragsgalten.
Die Durchführungsbestimmungenzu diesemArtikelwerdenbis
zum 1. Januar 1995nach dem Verfahrendes Artikels18 der
Verordnung(EWG) Nr.3760/92erlassen.

Artikel 47
(1) Der Anteilder der derzeitigenUnion zuzuweisendenge-

meinschaftlichenFischereimöglichkeitenindenderHoheitsgewalt
oder GerichtsbarkeitNorwegensunterliegendenGewässeman
anderenBeständenals denen,die derzeitigvon der Unionund
Norwegengemeinsambewirtschaftetwerdenund die Fangbe-
schränkungenunterliegen,wird nach Arten und Zonen‚aufge.
schlüsseltwiefolgtfestgelegt:

ICES-Bereich Anteile
Arten ReferenzgebietezurFestsetzung |derderzeitigen

derTAC Union(v.H.)

Kabeljau 1?),12)*) 4,470°)”)
Makrele Na’) 11,457
Schellfisch 12),112)*) 5,162”)
Seelachs 1,11“) 4,232”)
Rotbarsch t, 1%) 7,947°)°)”)
Schwarzer :
Heilbutt 1,1%) 2,585°)”)
Tiefseegamele| IV') 20,000

(2)DiederderzeitigenUnionzugewiesenenFischereimöglich-
keitenwerdengemäßArtikel8 Absatz4 derVerordnung(EWG)
Nr.3760/92erstmaligvordem1. Januar 1995festgelegt.
') Gewässerunterder HoheitsgewaltoderGerichtsbarkeitNorwegens.
*) Außerin denGewässerninnerhalbvon 12Sesmeilen,gemessenab dennorwegi-
schenBasislinien.

”) Ausgedrücktals Prozentsatzder TAC.Bis zum 31.Dezember1997beträgtder
Anteil 2,9 v.H.plus der Kohäsione-Kabeljauguotsvon 11.000Tonnen.Ab dem
1.Januar 1998entsprechen1,57v.H.der TACder Kohläisions-Kabeljauquote.Auf
die Kohäsions-Kabeljauquotewird eine zusätzlicheBeifangquotevon 10 v.H.,

gedrücktals Kabeljauäquivalent,ang at. Zu demZeitpunkt, zu demdie
ZuständigkeitfürdieFestsetzungderTACaufdie Unionübergeht,wirdderAnteil
‚derderzeitigenUnionals ProzentsatzderderUnionzur VerfügungstehendenQuote
aufderGrundlagedesJahres1994festgesetzt.
Mit Ausnahmeder Gewässerder derzeitigenGemeinschaft.
Ausgedrücktals Prozentsatzder TACfür denBestand.ist keineTACfestgesetzt,50
istautdievomACFM empfohleneTAC zurückzugreiten.

%)Bei dieserZuweisungist dieÜbertragungvon 1500TonnenvonNorwegenauf die
derzeitigeGemeinschaftnichtberücksichtigt,wiesie sichausden Vereinbarungen
von 1982ergibt.

7)Unbeschadetder Rechteund Verpflichtungender Gemeinschaftgegenüberande-
ren Staatenund internationalerAbkommen.

en

(3)DiederderzeitigenUnionzugewiesenenAnteileindender
Hoheitsgewaltoder GerichtsbarkeitNorwegensunterliegenden
Gewässernan Arten, die keinenNutzungsbeschränkungenin
Form von Fangbeschränkungenunterliegen,werdenwie folgt
nachArtundZonepauschalfestgelegt:

Anteileder
Arten en Bereich derzeitigenjerenzgebiete Union(Tonnen)

Stintdorsch V') | 52.000
Sandaal IV) 159000
BlauerWittling| 11’) 1000
AndereArten| IV') 7 9502)

. AndereArten |1'), Ila,b') 520°)
(4)Bis zumZeitpunktderAnwendungdergemeinschaftlichen

RegelungfürdieFischereiörlaubnisdarfindenderHoheitsgewalt
oderGerichtsbarkeitNorwegensunterliegendenGewässerndie
Fangtätigkeitder Fischereifahrzeugeder derzeitigenUnion bei
nichtreguliertenundnichtzugewiesenenArtendasAusmaßnicht
übersteigen,das unmittelbarvor dem Inkrafttretendes Beitritts-
vertragserreichtwurde.

UnterabschnittIl
AndereBestimmungen

Artikel48
(1)SofernindieserAktenichtsanderesbestimmtist,bleiben

die Bedingungen,unterdenen die Zuteilungennach den Arti-
kein44 und47vonNorwegenindenGewässernderderzeitigen
GemeinschaftundvonderderzeitigenUnionin denGewässern
Norwegensgefangenwerdendürfen- einschließlichdesgeogra-
phischenRahmensund der herkömmlichenFischereistruktur-
unverändertgegenüberdenBedingungen,wiesie unmittelbarvor
demInkrafttretendes Beitrittsvertragsgalten.
(2)DieseBedingungenwerdenerstmaligvordem1. Januar

1995 gemäß Artikei 8 Absatz 4 der Verordnung (EWG)
Nr.3760/92festgelegt.

‚Artikel 49
Biszum30.Juni 1998kannNorwegenfürdieindenGewässern

unterseinerHoheitsgewaltoderGerichtsbarkeitnördlichvon62°
nördlicher Breite befindlichen Ressourcen das Ausmaß der Nut-
zungin Formvon Fangbeschränkungenfestlegen;diesgiltnicht
fürMakrelen.
Die vollständigeEinbeziehungder BewirtschaftungdieserRes-
sourcenin die GemeinsameFischereipolitiknachdiesemZeit-
PunktgründetsichaufdiebestehendeBewirtschaftungsregelung,
wie sie in derGemeinsamenErklärungzur Bewirtschaftungder
Fischereiressourcenin den Gewässemnördlichvon 62°nördli-

Artikel50
.(1)WährenddesZeitraumsvoneinemJahreabdemBeitritt

werdenindenderHoheitsgewaltoderGerichtsbarkeitNorwegens
unterliegendenGewässein’dietechnischenMaßnahmen,dieun-
mittelbarvor dem Inkrafttretendes Beitrittvertragesanwendbar
waren,hinsichtlichaller_FisohereifahrzeugederUnionaufrecht-
erhalten.
(2)Währendeines2 ‚vondreiJahrenabdemBeitritt

könnendiezuständigenh ischenBehördenin dender Ho-
heitsgewaltoderGerichtsbarkeit Norwegensnördlichvon 62°
nördlicherBreiteunterliegendenGewässernMaßnahmentreffen,
diebestimmteArtenderFischereitätigkeitinbiologischempfindli-
chenGebietenausGründen,derBestandserhaltungzeitweilig

re

') Gewässerunterder HoheltsgewaltoderGerichtsbarkeitNorwegens.
7)Diese Mengekannentsp NAnpassungenfür y gr Y
7) AısBeifänge.



ten.
(3) Währendeines Zeitraumsvon drei Jahren müssenvon

Fischereifahrzeugen der Union, die in den der Hoheitsgewalt oder
GerichtsbarkeitNorwegensunterliegendenGewässemtätigsind,
in norwegischenGewässernalle Fängean Bordbehaltenwer-
den. -

(4) Währendeines Zeitraumsvon drei Jahren müssenvon
FischereifahrzeugenderUnion,dieindenderHoheitsgewaltoder
GerichtsbarkeitNorwegensunterliegendenGewässerntätigsind,
FängevonFangbeschränkungenunterliegendenArten,bezüglich
dererFischereitätigkeituntersagtist,innorwegischenGewässern
an Bordbehaltenwerden.
(5)VorAblaufderÜbergangszeitennachdenAbsätzen1,2,3

Verordnung(EWG)Nr. 3760/92eineEntscheidungdarüber,wel-
che technischenMaßnahmenfür alle Fischereifahrzeugeder
Unionin denderHoheitsgewaltoderGerichtsbarkeitNorwegens
unterliegendenGewässer geltensollen,mitdemZiel,diebeste-
henden Maßnahmenaufrechtzuerhaltenoder weiterzuentwik-
keln.

Artikel 51
Unbeschadetder Bestimmungender Verordnung(EWG) Nr.

2847/93des Rates kann Norwegendie unmittelbarvor dem
Inkrafttretendes Beitrittsvertragsbestehendeninnerstaatlichen
KontrollmaßnahmenbeibehaltenundsiewiefolgtaufalleFische-
reifahrzeugederUnionanwenden:
—WährendeinesZeitraumsvon dreiJahren ab demBeitrittin

denGewässernunterseinerHoheitsgewaltoderGerichtsbar-
keit nördlich von 62° nördlicher Breite;

— währendeinesZeitraumsvoneinemJahr abdemBeitrittinden
Gewässernunterseiner Hoheitsgewaltoder Gerichtsbarkeit
südlichvon62°nördlicherBreite.

VorAblaufdieserÜbergangszeitentrifftderRatnachdemVerfah-
rendesArtikels43des EG-VertragseineEntscheidungdarüber,
welcheKontrollmaßnahmenfüralleFischereifahrzeugederUnion
in denderHoheitsgewaltoderGerichtsbarkeitNorwegensunter-
liegendenGewässer geltensollen,mitdemZiel,die bestehen-
denMaßnahmenaufrechtzuerhaltenoderweiterzuentwickeln.

Abschnitt I
ExterneRessourcen

Artikel 52
(1)Ab demBeitrittwirddieVerwaltungdervondemKönigreich

Norwegenmit DrittländerngeschlossenenFischereiabkommen
vonderGemeinschaftwahrgenommen.
Biszum30.Juni 1998wirdjedochdieVerwaltungdesAbkom-
mensmitRußlandvom15.Oktober1976überdiebeiderseitigen
FischereibeziehungenvondemKönigreichNorwegenunterenger
BeteiligungderKommissiondurchgeführt.
(2)Die sichfürdas KönigreichNorwegenaus denAbkommen

nachAbsatz1ergebendenRechteundPflichtenbleibenwährend
des Zeitraums,in dem die Bestimmungendieser Abkommen
vorläufigaufrechterhaltenwerden,unberührt.
(3) Die erforderlichenBeschlüssezur Aufrechterhaltungder

Fischereimöglichkeitenwerdenin jedemeinzelnenFall so bald
wiemöglich,unbedingtjedochvorAblaufderGeltungsdauerder
AbkommennachAbsatz1,vomRatmitqualifizierterMehrheitauf
VorschlagderKommissionerlassen;hierzugehörtdieMöglichkeit
einer VerlängerungbestimmterAbkommenfür höchstensein
Jahr.
(4) Hat NorwegenaufgrundbestehenderAbkommender Ge-

meinschaftmit Drittländem,insbesondereGrönland,vor dem
BeitrittFischereimöglichkeitenerhalten,so werdendieseauf der
Grundlage der Gemeinschaftsgrundsätze,einschließlichdes
GrundsatzesrelativerStabilität,aufrechterhalten.
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Abschnitt IV
Handelsregelung

Artikel 53
(1)WährendeinesZeitraumsvonvierJahrenabdemBeitrittgilt

fürSendungenderFischereierzeugnisseLachs,Hering,Makrele,
Gamele,Jacobsmuschel,Kaisergranat,RotbarschundForellemit
Ursprungin NorwegenundBestimmungindieanderenMitglied-
staateneinMarktüberwachungsmechanismus.
(2)DieservonderKommissionverwalteteMechanismussieht

als HinweisdienendeHöchstmengenvor,umeinenungehinder-
ten Handel im RahmendieserHöchstmengenzu ermöglichen.
DabeiwerdenVersandscheineverwendet,die vom Ursprungs-
landausgestelltwerden.WerdendieHöchstmengenüberschritten
oderkommtes zu erheblichenMarktstörungen,so kanndieKom-
missionangemesseneMaßnahmenimEinklangmitderGemein-
schaftspraxisergreifen.DieseMaßnahmendürfenunterkeinen
Umständenstrengersein als die gegenüberEinfuhrenaus Dritt-
ländernangewandtenMaßnahmen.
(3) Der Rat legt vor dem 1. Januar 1995mit qualifizierter

Mehrheitauf Vorschlagder Kommissiondas Verfahrenzur An-
wendungdiesesArtikelsfest.

Kapitel4
AuswärtigeBeziehungeneinschließlichZollunion

Artikel 54
Die inAnhangVI aufgeführtenRechtsaktegeitenin bezugauf

das KönigreichNorwegenunterden in jenemAnhangfestgeleg-
tenBedingungen.

Artikel 55
Der Ausgangszollsatzfür die schrittweiseAnpassungan den

GemeinsamenZolltarifnachArtikel56 istfürjedeWaredervom
KönigreichNorwegenam1.Januar 1994tatsächlichangewandte
Zollsatz. \

Artikel 56
Das KönigreichNorwegenkannwährendeinesZeitraumsvon

dreiJahrennachdemBeitrittfürdieinAnhangVII genannten
WarenseinenfürDrittländergeltendenZolltarifbeibehalten.
WährenddiesesZeitraumsverringertdas KönigreichNorwegen
den UnterschiedzwischenseinemAusgangszollsatzund dem
ZollsatzdesGemeinsamenZolltarifswiefolgt:
- am1.Januar 1996wirdderUnterschiedzwischendemjeweili-

genAusgangszollsatzunddemZollsatzdesGZT auf 75v.H.
herabgesetzt;

— am1.Januar 1997wirdderUnterschiedzwischendemjeweili-
genAusgangszollsatzunddemZollsatzdes GZT auf 40 v.H.
herabgesetzt.

DasKönigreichNorwegenwendetdenGemeinsamenZolltarifab
1.Januar 1998invollemUmfangan.

Artikel 57
(1)Ab 1.Januar 1995wendetdasKönigreichNorwegenfolgen-

des an:
a) dieVereinbarungvom20. Dezember1973überden interna-

tionalenHandelmitTextilienin derdurchdie Protokollevom
31.Juli1986,31.Juli 1991,9.Dezember1992und9.Dezem-
ber 1993geändertenoder verlängertenFassung oder das
ÜbereinkommenüberTextil-undBekleidungserzeugnisseals
Ergebnis der GATT-Handelsverhandlungender Uruguay-
Runde,soferndieseszumZeitpunktdes Beitrittsbereitsin
Kraftist;
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b) die von der Gemeinschaftmit Drittländemgeschlossenen
zweiseitigenTextilabkommenund-vereinbarungen.
(2)ZudeninAbsatz1genanntenzweiseitigenAbkommenund

Vereinbarungenhandeltdie Gemeinschaftmitdenbetreffenden
DrittländernProtokolleaus, um eineentsprechendeAnpassung
dermengenmäßigenBeschränkungenderAusfuhrenvonTextil-
und Bekleidungserzeugnissenin die Gemeinschaftvorzuneh-
men.

(3)Solltendie inAbsatz2 genanntenProtokollebiszum1.Ja-
nuar1995nichtgeschlossenwordensein,so ergreiftdieGemein-
schaftgeeigneteMaßnahmenzur BereinigungdieserLage und
betreffenddie erforderlichenÜbergangsanpassungen,umdie
DurchführungderAbkommendurchdie Gemeinschaftsicherzu-
stellen.

Artikel 58
(1) Das KönigreichNorwegenkann ein jährlicheszollfreies

Zolikontingentfür Styrol (KN-Code 29025000) in Höhe von
21000Tonnenbis zum31.Dezember1999eröffnen,soferndie
betreffendenWaren
-—imHoheitsgebietdes KönigreichsNorwegenin denzollrecht-

lich freienVerkehrübergeführtund dort verbrauchtwerden
oderdortdurchUmwandlungGemeinschaftsursprungerhalten
und

- gemäßdeneinschlägigenGemeinschaftsbestimmungenüber
die besondereVerwendung(Verordnung(EWG) Nr. 2913/92
desRatesvom12.Oktober1992zurFestlegungdesZollkodex
der Gemeinschaften,Artikel21 und 82) unterzollamtlicher
Überwachungbleiben.
(2) Voraussetzungfür die Anwendungdes Absatzes1 ist die

VorlageeinervondenzuständigennorwegischenBehördenaus-
gestelltenLizenz,wonachdiebetreffendenWarenindenAnwen-
dungsbereichdesAbsatzes1 fallen;dieseLizenz istderZollan-
meldungfürdieÜberführungindenzollrechtlichfreienVerkehrals
Nachweisbeizufügen.
(3)DieKommissionunddiezuständigennorwegischenBehör-

den ergreifendie jeweilserforderlichenMaßnahmen,umsicher-
zustellen,daßderEndverbrauchderbetreffendenWareoderdie
Umwandlung,durchdie sie Gemeinschaftsursprungerhält,im
Hoheitsgebietdes KönigreichsNorwegenstattfindet.

Artikel 59
(1)Ab dem1. Januar 1995wendetdas KönigreichNorwegen

dieBestimmungenderinArtikel60 genanntenAbkommenan.
(2) EtwaigeAnpassungenwerden in Protokollenvorgenom-

men,diemitdenübrigenVertragsstaatengeschlossenundjenen
Abkommenbeigefügtwerden.
(3)Solitendie inAbsatz2 genanntenProtokollebis zum1.Ja-

nuar1995nichtgeschlossenwordensein, so trifftdie Gemein-
schaftdieerforderlichenMaßnahmen,umdieserLagezumBeitritt
Rechnungzu tragen.

Artikel 60
Artikel59findetAnwendungauf

- die AbkommenmitAndorra,Algerien,Bulgarien,derehemali-
gen Tschechischenund SiowakischenFöderativenRepublik
undihrenNachfolgestaaten(TschechischeRepublikundSio-
wakischeRepublik),Zypern,Ägypten,Ungarn,Island,Israel,
Jordanien,Libanon,Malta,Marokko,Polen, Rumänien,Slo-
wenien,der Schweiz,Syrien,TunesienundderTürkeisowie
andereAbkommenmit Drittländern,die ausschließlichden
Handelmit den in Anhang Il des EG-Vertragsaufgeführten
Erzeugnissenbetreffen;

- das am 15. Dezember 1989 unterzeichneteVierte AKP-
EWG-Abkommen;

— andereähnlicheAbkommen,diegegebenenfallsvordemBei-
trittgeschlossenwerden.

Artikel 61
MitWirkungabdem1.Januar 1995trittdas KönigreichNorwe-

genunteranderemvondemam4. Januar 1960unterzeichneten
Abkommenzur GründungeinerEuropäischenFreihandelsasso-
ziationsowie von den 1992mit Estland,Lettlandund Litauen
unterzeichnetenFreinandelsabkommenzurück.

Artikel 62
SinddiezwischenderGemeinschaftundEstland,Lettlandund

Litauenzu schließendenneuenHandelsabkommenzum Zeit-
PunktdesBeitrittsnochnichtinKraft,so trifftdieGemeinschaftdie
erforderlichenMaßnahmen,umab demBeitrittdie Fortsetzung
des bisherigenZugangsvon ErzeugnissenmitUrsprungin den
genanntenbaltischenStaatenzum norwegischenMarktzu er-
möglichen.

Kapitel5
Finanz- und Haushaltsvorschriften

Artikel 63
Bezugnahmenauf denBeschlußdes Ratesüberdas System

derEigenmittelderGemeinschaftengeltenals Bezugnahmenauf
den Beschlußdes Ratesvom24. Juni 1988in seinerjeweiligen
FassungodereinendiesenersetzendenBeschluß.

Artikel 64
Die als „Zölledes GemeinsamenZolltarifsund andereZölle“

bezeichnetenEinnahmenimSinnedesArtikels2 Absatz1 Buch-
stabeb desBeschlussesdes Ratesüberdas SystemderEigen-
mittelderGemeinschaftenoderentsprechenderVorschriftenin
einemdiesenersetzendenBeschiußumfassenauchdievonder
Gemeinschaftfür den Handel des KönigreichsNorwegenmit
DrittländernangewandtenZölle,die anhandder sich aus dem
GemeinsamenZolltärifergebendenZollsätzeunddiesbezüglicher
Zollzugeständnisseberechnetwerden.

Artikel 65
BeiderBerechnungundKontrollederMWSt-Eigenmittelbleibt

dieAnwendungderInvestitionssteueraußerBetracht.Zudiesem
Zweckschafftdas KönigreichNorwegenab demBeitrittdieVer-
fahren,die für die genaueVerbuchungderjährlichenMittelaus
der MWSt und der jährlichenMittelaus der Investitionssteuer
erforderlichsind.

Artikel 66
Die Gemeinschaftüberweistdem KönigreichNorwegenam

erstenArbeitstagjedenMonatsein Zwölftelder nachstehenden
Beträgeals Ausgabendes Gesamthaushaltsder Europäischen
Gemeinschaften:
—201MillionenECU imJahre 1995
- 128MillionenECU imJahre 1996

52MillionenECUimJahre1997
26MillionenECU imJahre 1998.

Artikel 67
DerAnteildes KönigreichsNorwegenan derFinanzierungder

nachseinemBeitrittnochzu leistendenZahlungenauf die nach
Artikel82 des Abkommensüberden EuropäischenWirtschafts-
raumeingegangenenVerpflichtungenwirdvomGesamthaushalt
derEuropäischenGemeinschaftengetragen.



Artikel 68
DerAnteildes KönigreichsNorwegenanderFinanzierungdes

Finanzierungsmechanismusnach Artikel 116 des Abkommens
überdenEuropäischenWirtschaftsraumwirdvomGesamthaus-
haltderEuropäischenGemeinschaftengetragen.

Titel ın
Übergangsmaßnahmen

betreffenddieRepublikÖsterreich

Kapitel1
Freier Warenverkehr

Einziger Abschnitt
Normenund Umwelt

Artikel 69
(1)WährendeinesZeitraumsvon vierJahren ab demBeitritt

findendieinAnhangVIll genanntenBestimmungennachMaßga-
be jenesAnhangsundentsprechenddendarinfestgelegtenBe-
dingungenkeineAnwendungaufdieRepublikÖsterreich.
(2)DieinAbsatz1genanntenBestimmungenwerdeninnerhalb

diesesZeitraumsimEinklangmitdenEG-Verfahrenüberprüft.
UnbeschadetderErgebnissedieserÜberprüfunggiltdergemein-
schaftlicheBesitzstandab demEndeder in Absatz1 genannten
Übergangszeitfürdie neuenMitgliedstaatenunterdengleichen
BedingungenwiefürdiederzeitigenMitgliedstaaten.

Kapitel2
Freizügigkeit,

freierDienstleistungs-undKapitalverkehr

Artike! 70
AbweichendvondenVerpflichtungenimRahmenderdieEuro-

päischeUnionbegründendenVerträgekanndieRepublikÖster-
reichihrebestehendenRechtsvorschriftenbetreffendZweitwoh-
nungenwährendeinesZeitraumsvonfünfJahrenabdemBeitritt
beibehalten.

Kapitel3
Wettbewerbspolitik

Artikel 71
(1)UnbeschadetderAbsätze2 und3 formtdieRepublikÖster-

reichab demBeitrittihrHandelsmonopolfürverarbeitetenTabak
imSinnedes Artikels37 Absatz1 des EG-Vertragsschrittweise
derartum,daßspätestensdreiJahre abdemBeitrittjedeDiskrimi-
nierungin denVersorgungs-undAbsatzbedingungenzwischen
denAngehörigenderMitgliedstaatenausgeschlossenist.
(2)BeideninderListedesAnhangsIXaufgeführtenErzeugnis-

sen wirddas ausschließlicheEinfuhrrechtspätestensmitAblauf
eines Dreijahreszeitraumsab demBeitrittabgeschafft.Die Ab-
schaffungdiesesAusschließlichkeitsrechtserfolgtdurchdie ab
demBeitrittdurchgeführteschrittweiseEröffnungvonEinfuhrkon-
tingentenfür Erzeugnisseaus den Mitgliedstaaten.Zu Beginn
eines jeden der drei betreffendenJahre eröffnetdie Republik
ÖsterreicheinKontingent,dasanhanddernachstehendgenann-
ten Prozentsätzedes nationalenVerbrauchsberechnetist: 15
v.H. fürdas ersteJahr, 40 v.H. fürdas zweiteJahr, 70 v.H. für
das dritteJahr. Die diesenProzentsätzenentsprechendenMen-
gensindinder Listein AnhangIX aufgeführt.
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Die in Unterabsatz1 genanntenKontingentesind für alleWirt-
schaftsbeteiligtenohneEinschränkungzugänglich;Erzeugnisse,
die imRahmendieserKontingenteeingeführtwerden,könnenin
der RepublikÖsterreichkeinemausschließlichenVermarktungs-
rechtauf Großhandelsebeneunterworfenwerden;im Fall des
Einzelhandelsverkaufsder im Rahmenvon Kontingenteneinge-
führtenErzeugnissemußdieAbgabedieserErzeugnissean den
Verbraucherin nichtdiskriminierenderWeiseerfolgen.
(3)SpätestenseinJahr nachdemBeitritterrichtetdieRepublik

ÖsterreicheineunabhängigeStelle,derenAufgabees ist,im
EinklangmitdemEG-VertragdieGenehmigungenfürdenBetrieb
des Einzelhandelszu erteilen.

Artikel 72
DieRepublikÖsterreichkannbiszum1.Januar1996gegen-

überdenanderenMitgliedstaatendieZöllesowiedieLizenzrege-
lungenbeibehalten,diesie zumZeitpunktihresBeitrittsaufSpiri-
tuosenundnichtdenaturiertemEthylalkoholmiteinemAlkoholge-
haltvonwenigerals 80% vol.derHS-Position2208anwendete.
EinesolcheLizenzregelungmußinnichtdiskriminierenderWeise
angewandtwerden.

Kapitel4
AuswärtigeBeziehungeneinschließlichZollunion

Artikel 73
Die in AnhangVI aufgeführtenRechtsaktegeltenin bezugauf

die RepublikÖsterreichunterden in jenemAnhangfestgelegten
Bedingungen.

Artikel 74
Die.RepublikÖsterreichkannbis zum31.Dezember1996

gegenüberderRepublikUngam,derRepublikPolen,derSiowaki-
schenRepublik,der TschechischenRepublik,der RepublikRu-
mänienundder RepublikBulgariendie Einfuhrbeschränkungen
beibehalten,diesie am1. Januar 1994fürBraunkohledesCode
2702 1000 derKombiniertenNomenklaturanwendete.
An denEuropa-Abkommenundgegebenenfalisden Interimsab-
kommen,diemitdiesenLänderngeschlossenwordensind,wer-
den die erforderlichenAnpassungengemäß Artikel76 vorge-
nommen.

Artikel 75
(1)Ab 1. Januar 1995wendetdie RepublikÖsterreichfolgen-

des an:
a) die Vereinbarungvom20. Dezember1973überden interna-

tionalenHandelmitTextilienin derdurchdie Protokollevom
31.Juli 1986,31.Juli 1991,9.Dezember1992und9.Dezem-
ber 1993geändertenoder verlängertenFassung oder das
ÜbereinkommenüberTextil-undBekleidungserzeugnisseals
Ergebnis der GATT-Handelsverhandiungender Uruguay-
Runde,soferndieses zumZeitpunktdes Beitrittsbereitsin
Kraftist;

b) die von der Gemeinschaftmit Drittländerngeschlossenen
zweiseitigenTextilabkommenund-vereinbarungen.
(2)ZudeninAbsatz1genanntenzweiseitigenAbkommenund

Vereinbarungenhandeltdie Gemeinschaftmitden betreffenden
DrittändernProtokolleaus, umeineentsprechendeAnpassung
dermengenmäßigenBeschränkungenderAusfuhrenvonTextil-
und Bekleidungserzeugnissenin die Gemeinschaftvorzuneh-
men.

(3) Solltendie in Absatz 2 genanntenProtokollebis zum 1.
Januar 1995nichtgeschlossenwordensein, so ergreiftdieGe-
meinschaftgeeigneteMaßnahmenzur BereinigungdieserLage
undbetreffenddieerforderlichenÜbergangsanpassungen,umdie
DurchführungderAbkommendurchdie Gemeinschaftsicherzu-
stellen.
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Artikel 76
(1)Ab dem1. Januar 1995wendetdieRepublikÖsterreichdie

Bestimmungender in Artikel77 genanntenAbkommenan.
(2) EtwaigeAnpassungenwerden in Protokollenvorgenom-

men,diemitdenübrigenVertragsstaatengeschlossenundjenen
Abkommenbeigefügtwerden.
(3)Solltendie inAbsatz2 genanntenProtokollebiszum1.Ja-

nuar1995nichtgeschlossenwordensein, so trifftdie Gemein-
schaftdieerforderlichenMaßnahmen,umdieserLagezumBeitritt
Rechnungzu tragen.

Artikel 77
Artikel76 findetAnwendungauf

— dieAbkommenmitAndorra,Algerien,Bulgarien,derehemali-
gen Tschechischenund SiowakischenFöderativenRepublik
und ihrenNachfolgestaaten(TschechischeRepublikundSlo-
wakischeRepublik),Zypem,Ägypten,Ungarn,Island,Israel,
Jordanien, Libanon,Malta,Marokko,Polen, Rumänien,Sio-
wenien,der Schweiz,Syrien,TunesienundderTürkeisowie
andereAbkommenmit Drittländern,die ausschließlichden
Handelmitden in Anhang II des EG-Vertragsaufgeführten
Erzeugnissenbetreffen;

- das am 15. Dezember 1989 unterzeichneteVierte AKP-
EWG-Abkommen;

- andereähnlicheAbkommen,die gegebenenfallsvordemBei-
trittgeschlossenwerden.

Artikel 78
MitWirkungabdem1.Januar 1995trittdieRepublikÖsterreich

unteranderemvon dem am 4. Januar 1960 unterzeichneten
Abkommenzur GründungeinerEuropäischenFreihandelsasso-
ziationzurück.

Kapitel5
Finanz-undHaushaltsvorschriften

Artikel 79
Bezugnahmenauf denBeschlußdes Ratesüberdas System

derEigenmittelderGemeinschaftengeltenals Bezugnahmenauf
denBeschlußdes Ratesvom24. Juni 1988in seinerjeweiligen
FassungodereinendiesenersetzendenBeschluß.

Artikel 80
Die als „Zölledes GemeinsamenZolltarifsund andereZölle“

bezeichnetenEinnahmenimSinnedesArtikels2 Absatz1Buch-
stabeb desBeschlussesdes Ratesüberdas SystemderEigen-
mittelder Gemeinschaftenoder entsprechenderVorschriftenin
einemdiesenersetzendenBeschlußumfassenauchdievonder
EuropäischenGemeinschaftfürdenHandelder RepublikÖster-
reichmitDrittländernangewandtenZölle,dieanhanddersichaus
dem GemeinsamenZolitarifergebendenZollsätzeund diesbe-
züglicherZollzugeständnisseberechnetwerden.

Artikel 81
DieGemeinschaftüberweistderRepublikÖsterreichamersten

ArbeitstagjedenMonatseinZwölfteldernachstehendenBeträge
als Ausgabendes Gesamthaushaltsder EuropäischenGemein-
schaften:
583MillionenECU imJahre 1995
106MillionenECU imJahre 1996
71MillionenECU imJahre 1997
35MillionenECU imJahre 1998.

Artikel 82
Der Anteil der RepublikÖsterreichan der Finanzierungder

nach ihremBeitrittnoch zu leistendenZahlungenauf die nach
Artikel82 des Abkommensüberden EuropäischenWirtschafts-
raumeingegangenenVerpflichtungenwirdvomGesamthaushalt
der EuropäischenGemeinschaftengetragen.

Artikel 83
DerAnteilderRepublikÖsterreichan derFinanzierungdes

Finanzierungsmechanismusnach Artikel 116 des Abkommens
überdenEuropäischenWirtschaftsraumwirdvomGesamthaus-
haltderEuropäischenGemeinschaftengetragen.

Titel IV
Übergangsmaßnahmen

betreffenddie Republik Finnland

Kapitel1
Freier Warenverkehr

Abschnitt I
Normenund Umwelt

Artikel 84
(1)WährendeinesZeitraumsvonvierJahren ab demBeitritt

findendieinAnhangX genanntenBestimmungennachMaßgabe
jenesAnhangsundentsprechenddendarinfestgelegtenBedin-
gungenkeineAnwendungaufdie RepublikFinnland.
(2)DieinAbsatz1genanntenBestimmungenwerdeninnerhalb

diesesZeitraumsimEinklangmitdenEG-Verfahrenüberprüft.
UnbeschadetderErgebnissedieserÜberprüfunggiltdergemein-
schaftlicheBesitzstandab demEndeder inAbsatz1 genannten
Übergangszeitfür die neuenMitgliedstaatenunterdengleichen
BedingungenwiefürdiederzeitigenMitgliedstaaten.

Abschnitt Il
Verschiedenes

Artikel 85
WährendeinesZeitraumsvondreiJahren abdemBeitrittkann

die RepublikFinnlandihr derzeitigesnationalesSystemfür die
Sortierungvon Rohholzinsofernweiteranwenden,als die ein-
schlägigeninnerstaatlichenRechts-undVerwaltungsvorschriften
mitdemGemeinschaftsrechtinbezugaufdenBinnenmarktoder
denHandelmitDrittländern,insbesondereArtikel6 derRichtlinie
68/89/EWGzurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitglied-
staatenfürdieSortierungvonRohholz,vereinbarsind.
WährenddesselbenZeitraumswird die Richtlinie68/89/EWG
nachdenVerfahrendes EG-Vertragsüberprüft.

Kapitel2
Freizügigkeit,

freierDienstleistungs-undKapitalverkehr

Artikel 86
AbweichendvonArtikel73bdesEG-VertragskanndieRepublik

Finnlandbis zum 31. Dezember1995die Bestimmungendes
GesetzesNr. 1612vom30. Dezember1992überden Erwerb
finnischerUnternehmendurchAusländeranwenden.

Artikel! 87
AbweichendvondenVerpflichtungenimRahmenderdieEuro-

päische Union begründenden Verträge kann die Republik Finn-



land ihre bestehendenRechtsvorschriftenbetreffendZweitwoh-
nungenwährendeinesZeitraumsvonfünfJahrenabdemBeitritt
beibehalten.

Kapitel3
Fischerei

Abschnitt I
AllgemeineBestimmungen

Artike! 88
(1)SofernindiesemKapitelnichtsanderesbestimmtist,finden

die Vorschriftendieser Akte auf den FischereisektorAnwen-
dung.
(2) Die Artikel148 und 149findenauf Fischereierzeugnisse

Anwendung.

Abschnitt II
Zugangzu Gewässern und Ressourcen

Artikel 89
SofernindiesemKapitelnichtsanderesbestimmtist,bleibtdie

Regelungdieses Abschnittsüber den Zugangwährendeines
Übergangszeitraumsanwendbar;dieserendetmitdemBeginn
derAnwendungdergemeinschaftlichenRegelungfürdieFische-
reierlaubnis,aufkeinenFall jedochnachAblaufdes inArtikel14
Absatz 2 der Verordnung(EWG) Nr. 3760/92des Rates vom
20. Dezember1992 zur Einführungeiner gemeinschaftlichen
Regelungfürdie FischereiunddieAquakulturfestgelegtenZeit-
raums.

UnterabschnittI
FischereifahrzeugeFinnlands

Artikel 90
Zum Zweck ihrer Einbeziehungin die mit der Verordnung

(EWG) Nr. 3760/92eingeführtegemeinschaftlicheRegelungfür
dieFischereiunddieAquakulturgiltfürdenZugangvonFischerei-
fahrzeugenunterder FlaggeFinnlands,die in einemfinnischen
Hafeneingeschriebenoderregistriertsind,imfolgenden„Fische-
reifahrzeugeFinnlands“genannt,zu denderHoheitsgewaltoder
Gerichtsbarkeitder Mitgliedstaatender derzeitigenUnionunter-
liegendenGewässerndie RegelungdiesesUnterabschnitts.

Artikel 91
Vom Beitrittbis zum Zeitpunktder Anwendungder gemein-

schaftlichenRegelungfürdie Fischereierlaubnissinddie Fische-
reifahrzeugeFinnlandsbefugt,in den der Hoheitsgewaltoder
GerichtsbarkeitderMitgliedstaatenderderzeitigenUnionunterlie-
gendenGewässernindemICES-BereichIlid Fischereitätigkeiten
unterdengleichenBedingungenauszuüben,wie sie unmittelbar
vordemInkrafttretendes Beitrittsvertragsgalten.

Artikel 92
DietechnischenVerfahren,diezurGewährleistungderAnwen-

dungvon Artikel91 notwendigsind,werdenvor dem1. Januar
1995nachdemVerfahrendesArtikels18derVerordnung(EWG)
Nr. 3760/92beschlossen.

Artikel 93
Ab demBeitrittbis zumZeitpunktderAnwendungdergemein-

schaftlichenRegelungfürdie Fischereierlaubnissinddie Fische-
reifahrzeugeFinnlandsbefugt,in den der Hoheitsgewaltoder
GerichtsbarkeitSchwedensunterliegendenGewässer Fischerei-
tätigkeitenunterden gleichenBedingungenauszuüben,wie sie
unmittelbarvordemInkrafttretendes Beitrittsvertragsgalten.
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Die Durchführungsbestimmungenzu diesemArtikelwerdenvor
dem 1. Januar 1995nach demVerfahrendes Artikels18 der
Verordnung(EWG) Nr. 3760/92erlassen.

Artikel 94
(1)DerAnteilderFinnlandzuzuweisendengemeinschaftlichen

Fischereimöglichkeitenfür Bestände,die einer Fangbeschrän-
kungunterliegen,wirdnachArtenundZonenaufgeschlüsseltwie
folgtfestgelegt:

ICES-oderIBSFC-Bereich Anteile
Arten ReferenzgebietezurFestsetzung re

derTAC

Hering iilb, c, d außer„Management
Unit3“der IBSFC') 11,840

Hering „ManagementUnit3“
der IBSFC 81,986

Sprotte illb,c, d?) 12,798
Lachs Illb, c, d außerFinnischer

Meerbusen’) 33,611
Lachs FinnischerMeerbusen‘?) 100,000
Kabeljau Iiib, c, d?) 2,339*)

(2)DieFinnlandzugewiesenenAnteilewerdengemäßArtikel8
Absatz4 der Verordnung(EWG) Nr. 3760/92erstmaligvordem
31.Dezember1994festgelegt.
(3) Bis zumZeitpunktderAnwendungdergemeinschaftlichen

Regelungfür die Fischereierlaubnis,spätestensjedochbis zum
31.Dezember1997,darfin denvonArtikel91erfaßtenGewäs-
sernderderzeitigenGemeinschaftdieFangtätigkeitderFischerei-
fahrzeugeFinnlandsbeinichtreguliertenundnichtzugewiesenen
Artendas Ausmaßnichtübersteigen,das unmittelbarvor dem
Inkrafttretendes Beitrittsvertragserreichtwurde.

UnterabschnittII
FischereifahrzeugederderzeitigenUnion

Artikel 95
Vom Beitrittbis zum Zeitpunktder Anwendungder gemein-

schaftlichenRegelungfürdie Fischereierlaubnissinddie Fische-
reifahrzeugeunterderFlaggeeinesMitgliedstaatsderderzeitigen
Unionbefugt,indenderHoheitsgewaltoderGerichtsbarkeitFinn-
lands unterliegendenGewässemFischereitätigkeitenunterden
gleichenBedingungenauszuüben,wie sie unmittelbarvor dem
Inkrafttretendes Beitrittsvertragsgalten.
Die Durchführungsbestimmungenzu diesemArtikelwerdenvor
dem 1. Januar 1995nach dem Verfahrendes Artikels18 der
Verordnung(EWG) Nr. 3760/92erlassen.

Abschnitt il
ExterneRessourcen

Artikel 96
(1) Ab demBeitrittwirddie Verwaltungder von der Republik

FinnlandmitDrittländerngeschlossenenFischereiabkommenvon
derGemeinschaftwahrgenommen.
(2)DiesichfürdieRepublikFinnlandausdenAbkommennach

Absatz1 ergebendenRechteundPflichtenbleibenwährenddes
Zeitraums,indemdieBestimmungendieserAbkommenvorläufig
aufrechterhaltenwerden,unberührt.

‘) EntsprechendderFestiegungder IBSFC.
?) Gemeinschaftsgewässer.
®) Unterbereich32der IBSFC.
*) DieserProzentsatzgiltfürdieersten50000TonnengemeinschaftlicherFischerei-

möglichkeiten.Für diegemeinschaftlichenFischereimöglichkeiten,die50000Ton-
nenüberschreiten,beiäuftsichderfinnischeAnteilauf2,161v.H.
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(3) Die erforderlichenBeschlüssezur Weiterführungder sich
ausdenAbkommennachAbsatz1ergebendenFischereitätigkei-
tenwerdeninjedemeinzelnenFallsobaldwiemöglich,unbedingt
jedochvorAblaufderGeltungsdauerderAbkommen,vomRatmit
qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission erlassen;
hierzugehörtdieMöglichkeiteinerVerlängerungbestimmterAb-
kommenfürhöchstenseinJahr.

Kapitel4
AuswärtigeBeziehungeneinschließlichZollunion

Artikel 97
Die in AnhangVI aufgeführtenRechtsaktegeltenin bezugauf

die RepublikFinnlandunterden in jenemAnhangfestgelegten
Bedingungen.

Artikel! 98
Der Ausgangszollsatzfür die schrittweiseAnpassungan den

GemeinsamenZolitarifnachArtikel99 ist fürjedeWaredervon
derRepublikFinnlandam1.Januar 1994tatsächlichangewandte
Zollsatz.

Artikel 99
DieRepublikFinnlandkannwährendeinesZeitraumsvondrei

Jahren nachdemBeitrittfürdie inAnhangXI genannntenWaren
ihrenfürDrittländergeltendenZolitarifbeibehalten.
WährenddiesesZeitraumsverringertdie.RepublikFinnlandden
UnterschiedzwischenihremAusgangszollsatzunddemZollsatz
desGemeinsamenZolltarifswiefolgt:
- am1.Januar 1996wirdderUnterschiedzwischendemjeweili-

genAusgangszollsatzunddemZollsatzdesGZT auf75v.H.
herabgesetzt;

- am1.Januar 1997wirdderUnterschiedzwischendemjeweili-
genAusgangszollsatzunddemZollsatzdes GZT auf40v.H.
herabgesetzt.

Die RepublikFinnlandwendetdenGemeinsamenZolitarifab 1.
Januar 1998invollemUmfangan.

Artikel 100
(1)Ab 1.Januar 1995wendetdieRepublikFinnlandfolgendes

an:
a) die Vereinbarungvom20.Dezember1973überdeninterna-

tionalenHandelmitTextilienin derdurchdie Protokollevom
31.Juli 1986,31.Juli 1991,9.Dezember1992und9.Dezem-
ber 1993geändertenoder verlängertenFassung oder das
ÜbereinkommenüberTextil-undBekleidungserzeugnisseals
Ergebnis der GATT-Handeisverhandlungender Uruguay-
Runde,soferndieses zumZeitpunktdes Beitrittsbereitsin
Kraft ist;

b) die von der Gemeinschaftmit Drittländerngeschlossenen
zweiseitigenTextilabkommenund-vereinbarungen.
(2)ZudeninAbsatz1genanntenzweiseitigenAbkommenund

Vereinbarungen handelt die Gemeinschaft mit den betreffenden
DrittländernProtokolleaus, umeineentsprechendeAnpassung
dermengenmäßigenBeschränkungenderAusfuhrenvonTextil-
und Bekleidungserzeugnissenin die Gemeinschaftvorzuneh-
men.
(3) Solltendie in Absatz2 genanntenProtokollebis zum 1.

Januar 1995nichtgeschlossenwordensein,so ergreiftdieGe-
meinschaftgeeigneteMaßnahmenzur BereinigungdieserLage
undbetreffenddieerforderlichenÜbergangsanpassungen,umdie
DurchführungderAbkommendurchdie Gemeinschaftsicherzu-
stellen.

Artikel 101
(1)DieRepublikFinnlandkanneinjährlicheszollfreiesZollkon-

tingentfür Styrol (KN-Code 290250 00) in Höhe von 21000

fendenWaren
— im Hoheitsgebietder RepublikFinnlandin den zollrechtlich

freienVerkehrübergeführtund dortverbrauchtwerdenoder
dortdurchUmwandlungGemeinschaftsursprungerhaltenund

- gemäßdeneinschlägigenGemeinschaftsbestimmungenüber
die besondereVerwendung(Verordnung(EWG) Nr. 2913/92
desRatesvom12.Oktober1992zurFestlegungdesZollkodex
der Gemeinschaften,Artikel21 und 82) unterzollamtlicher
Überwachungbleiben.
(2) Voraussetzungfür die Anwendungdes Absatzes1 ist die

Vorlageeinervonden zuständigenfinnischenBehördenausge-
stelltenLizenz,wonachdie betreffendenWarenin den Anwen-
dungsbereichdes Absatzes1 fallen;dieseLizenzistderZollan-
meldungfürdieÜberführungindenzolirechtlichfreienVerkehrals
Nachweisbeizufügen.
(3)Die KommissionunddiezuständigenfinnischenBehörden

ergreifendiejeweilserforderlichenMaßnahmen,umsicherzustel-
len,daß der EndverbrauchderbetreffendenWareoderdie Um-
wandlung,durchdie sie Gemeinschaftsursprungerhält,im Ho-
heitsgebietderRepublikFinnlandstattfindet.

Artikel 102
(1)Ab dem1. Januar 1995wendetdie RepublikFinnlanddie

Bestimmungender inArtikel103genanntenAbkommenan.
(2) EtwaigeAnpassungenwerdenin Protokollenvorgenom-

men,diemitdenübrigenVertragsstaatengeschlossenundjenen
Abkommenbeigefügtwerden.
(3) Solltendie in Absatz2 genanntenProtokollebis zum 1.

Januar 1995 nicht geschlossen worden sein, so trifftdie Gemein-
schaftdieerforderlichenMaßnahmen,umdieserLagezumBeitritt
Rechnungzu tragen.

Artikel 103
Artikel102findetAnwendungauf

- dieAbkommenmitAndorra,Algerien,Bulgarien,derehemali-
gen Tschechischenund SlowakischenFöderativenRepublik
und ihrenNachfolgestaaten(TschechischeRepublikundSlo-
wakischeRepublik),Zypem,Ägypten,Ungam,Island,Israel,
Jordanien,Libanon,Malta,Marokko,Polen, Rumänien,Sio-
wenien, der Schweiz, Syrien, Tunesien und der Türkei sowie
andereAbkommenmit Drittländemn,die ausschließlichden
Handelmit den in Anhang Il des EG-Vertragsaufgeführten
Erzeugnissenbetreffen;

- das am 15. Dezember 1989 unterzeichneteVierte AKP-
EWG-Abkommen;

- andereähnlicheAbkommen,diegegebenenfallsvordemBei-
trittgeschlossenwerden.

Artikel 104
MitWirkungab dem1. Januar 1995trittdie RepublikFinnland

unteranderemvon dem am 4. Januar 1960unterzeichneten
Abkommenzur GründungeinerEuropäischenFreihandelsasso-
ziationsowie von den 1992mit Estland,Lettlandund Litauen
unterzeichnetenFreinandelsabkommenzurück.

Artikel 105
SinddiezwischenderGemeinschaftundEstland,Lettlandund

Litauenzu schließendenneuenHandelsabkommenzum Zeit-
punktdesBeitrittsnochnichtinKraft,sotrifftdieGemeinschaftdie
erforderlichen Maßnahmen, um ab dem Beitritt die Fortsetzung
des bisherigenZugangsvon ErzeugnissenmitUrsprungin den
genanntenbaltischenStaatenzum finnischenMarktzu ermög-
lichen.



Kapitel5
Finanz- und Haushaltsvorschriften

Artikel 106
Bezugnahmenauf denBeschlußdes Ratesüberdas System

derEigenmittelderGemeinschaftengeltenals Bezugnahmenauf
denBeschlußdes Ratesvom24. Juni 1988in seinerjeweiligen
FassungodereinendiesenersetzendenBeschluß.

Artikel 107
Die als „Zölledes GemeinsamenZolltarifsundandereZölle“

bezeichnetenEinnahmenimSinnedesArtikels2 Absatz1 Buch-
stabeb desBeschlussesdes Ratesüberdas SystemderEigen-
mittelder Gemeinschaftenoder entsprechenderVorschriftenin
einemdiesenersetzendenBeschlußumfassenauchdievonder
Gemeinschaftfür den Handelder RepublikFinnlandmit Dritt-
ländern angewandtenZölle, die anhand der sich aus dem
GemeinsamenZolitarifergebendenZollsätzeunddiesbezüglicher
Zollzugeständnisseberechnetwerden.

Artikel 108
DieMWSt-Eigenmittelwerdenso berechnetundkontrolliert,als

fielen die Älandinselnin den räumlichenGeltungsbereichder
SechstenRichtlinie77/388/EWGdesRatesvom17.Mai 1977zur
Harmonisierungder RechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
dieUmsatzsteuern- GemeinsamesMehrwertsteuersystem:ein-
heitlichesteuerpflichtigeBemessungsgrundlage.

Artikel 109
DieGemeinschaftüberweistder RepublikFinnlandamersten

ArbeitstagjedenMonatseinZwölfteldernachstehendenBeträge
als Ausgabendes Gesamthaushaltsder EuropäischenGemein-
schaften:
476MillionenECU imJahre 1995
163MillionenECU imJahre 1996

- 65 MillionenECU imJahre 1997
33MillionenECU imJahre 1998.

Artikel 110
DerAnteilderRepublikFinnlandanderFinanzierungdernach

seinemBeitrittnochzu leistendenZahlungenaufdienachArtikel
82 des Abkommensüber den EuropäischenWirtschaftsraum
eingegangenenVerpflichtungenwird vom Gesamthaushaltder
EuropäischenGemeinschaftengetragen.

Artikel 111
Der Anteil der RepublikFinnlandan der Finanzierungdes

Finanzierungsmechanismusnach Artikel116 des Abkommens
überden EuropäischenWirtschaftsraumwirdvomGesamthaus-
haltder EuropäischenGemeinschaftengetragen.

Titel V
Übergangsmaßnahmen

betreffenddas Königreich Schweden

Kapitel1
Freier Warenverkehr

Abschnitt I
Normenund Umwelt

Artikel 112
(1)WährendeinesZeitraumsvonvierJahren ab demBeitritt

findendie inAnhangXIl genanntenBestimmungennachMaßga-
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be jenesAnhangsundentsprechenddendarinfestgelegtenBe-
dingungenkeineAnwendungaufdas KönigreichSchweden.

(2)DieinAbsatz1genanntenBestimmungenwerdeninnerhalb
diesesZeitraumsimEinklangmitdenEG-Verfahrenüberprüft.

UnbeschadetderErgebnissedieserÜberprüfunggiltdergemein-
schaftlicheBesitzstandab demEndeder inAbsatz1 genannten
Übergangszeitfür die neuenMitgliedstaatenunterden gleichen
BedingungenwiefürdiederzeitigenMitgliedstaaten.

Abschnitt Il
Verschiedenes

Artikel 113
WährendeinesZeitraumsvondreiJahren abdemBeitrittkann

dasKönigreichSchwedenseinderzeitigesnationalesSystemfür
die Sortierungvon Rohholz insofernweiteranwenden,als die
einschlägigeninnerstaatlichenRechts-undVerwaltungsvorschrif-
tenmitdemGemeinschaftsrechtin bezugauf den Binnenmarkt
oder den Handel mit Drittändern,insbesondereArtikel6 der
Richtlinie68/89/EWGzurAngleichungderRechtsvorschriftender
MitgliedstaatenfürdieSortierungvonRohholz,vereinbarsind.

WährenddesselbenZeitraumswird die Richtlinie68/89/EWG
nachdenVerfahrendes EG-Vertragsüberprüft.

Kapitel2
Freizügigkeit,

freierDienstleistungs-undKapitalverkehr

Artikel 114
AbweichendvondenVerpflichtungenimRahmenderdieEuro-

päische Union begründendenVerträge kann das Königreich
Schweden seine bestehendenRechtsvorschriftenbetreffend
Zweitwohnungenwährendeines Zeitraumsvon fünf Jahren ab
demBeitrittbeibehalten.

Kapitel3
Fischerei

Abschnitt I
AllgemeineBestimmungen

Artikel 115
(1)SofernindiesemKapitelnichtsanderesbestimmtist,finden

die Vorschriftendieser Akte auf den FischereisektorAnwen-
dung.

(2) Die Artikel148 und 149 findenauf Fischereierzeugnisse
Anwendung.

Abschnitt II
Zugangzu Gewässern und Ressourcen

Artikel 116
SofernindiesemKapitelnichtsanderesbestimmtist,bleibtdie

Regelungdieses Abschnittsüber den Zugangwährendeines
Übergangszeitraumsanwendbar;dieserendetmitdem Beginn
derAnwendungdergemeinschaftlichenRegelungfürdieFische-
reierlaubnis,aufkeinenFall jedochnachAblaufdes inArtikel14
Absatz2 derVerordnung(EWG)Nr. 3760/92des Ratesvom20.
Dezember1992zur EinführungeinergemeinschaftlichenRege-
lungfürdieFischereiunddieAquakulturfestgelegtenZeitraums.



UnterabschnittI
FischereifahrzeugeSchwedens

Artikel 117
Zum Zweck ihrer Einbeziehungin die mit der Verordnung

(EWG) Nr. 3760/92eingeführtegemeinschaftlicheRegelungfür
dieFischereiunddieAquakulturgiltfürdenZugangvonFischerei-
fahrzeugenunterder FlaggeSchwedens,die in einemschwedi-
schenHafeneingeschriebenoder registriertsind, im folgenden
„FischereifahrzeugeSchwedens“genannt,zu den der Hoheits-
gewaltoder Gerichtsbarkeitder Mitgliedstaatender derzeitigen
Union unterliegendenGewässerndie Regelungdieses Unter-
abschnitts.

Artikel! 118
Vom Beitrittbis zum Zeitpunktder Anwendungder gemein-

schaftlichenRegelungfürdie FischereierlaubnissinddieFische-
reifahrzeugeSchwedensbefugt,in dender Hoheitsgewaltoder
GerichtsbarkeitderMitgliedstaatenderderzeitigenUnionunterlie-
gendenGewässemin den ICES-BereichenIll und IV Fischerei-
tätigkeitenunter den gleichenBedingungenauszuüben,wie
sie unmittelbarvor dem Inkrafttretendes Beitrittsvertragsgalten

Nr. 3682/93vorgesehensind.

Artikel 119
DietechnischenVerfahren,diezurGewährleistungderAnwen-

dungdesArtikels118notwendigsind,werdenvordem1.Januar
1995nachdemVerfahrendesArtikels18derVerordnung(EWG)
Nr. 3760/92beschlossen.

Artikel 120
Vom Beitrittbis zum Zeitpunktder Anwendungder gemein-

schaftlichenRegelungfürdieFischereierlaubnissinddie Fische-
reifahrzeugeSchwedensbefugt,in den der Hoheitsgewaltoder
GerichtsbarkeitFinnlandsund NorwegensunterliegendenGe-
wässem in den ICES-BereichenIli und IV Fischereitätigkeiten
unterdengleichenBedingungenauszuüben,wiesie unmittelbar
vordemInkrafttretendes Beitrittsvertragsgalten.
Die Durchführungsbestimmungenzu diesemArtikelwerdenvor
dem 1. Januar 1995nach dem Verfahrendes Artikels18 der
Verordnung(EWG) Nr. 3760/92erlassen.

Artikel 121
(1) Der Anteilder Schwedenzuzuweisendengemeinschaftli-

chen Fischereimöglichkeitenfür Bestände,die einer Fangbe-
schränkungunterliegen,wirdnachArtenundZonenaufgeschlüs-
seitwiefolgtfestgelegt:

AnteileICES- oderIBSFC-Bereich
Arten Referenzgebietezur Festsetzung a

derTAC .

Hering Na 43,944
Hering Ill, b, c, d') außer„Manage-

mentUnit3“der IBSFC?) 46,044
Hering „ManagementUnit3“

der IBSFC 18,014
Hering?) Na*),IV, Vild 1,010
Sprotte Hla 25,407
Sprotte Ilib,c, d') 47,264
Lachs Ib, c, d') außer

Finnischer Meerbusen‘°) 36,435
Kabeljau la Skagerrak*) 14,006
Kabeljau lila Kattegat”) 37,027
Kabeljau lilb, c, d’) 35,037°)
Kabeljau Na), IV 0,127
Schellfisch la, Illb, c, d') 9,527
Schellfisch Na‘),IV 0,443

. AnteileICES- oderIBSFC-Bereich
Arten Referenzgebietezur Festsetzung Schwedens

derTAC v.R)

Seelachs Na*),11°),IV 0,642
Wittling Ila 9,471
Wittling Na‘),IV 0,016
Seehecht 1) 7,401
Makrele Ita“),N’), IV 6,632
Scholle Illa Skagerrak 4,171
Scholle Illa Kattegat 10,000
Scholle Illb, c, d') 6,356
Seezunge Ita, Ib, c, d') 3,099
Tiefseegarnele| Illa 18,690
Kaisergranat INa°),Ib, c, d') 25,856

') Gemeinschaftsgewässer.
2) EntsprechendderFestiegungder IBSFC.
®)MitAusnahmevonnorwegischemfrühjahrslaichendemHering.
*) GewässerderderzeitigenGemeinschaft.
*) Unterbereich32der IBSFC.
®) MitAusnahmederGewässerinnerhalbdernorwegischenBasislinien.
”) Detfiniertals Teildes BereichsIll a, dernichtunterdieDefinitiondes BereichsIll a

SkagerrakinArtikel41 fällt.
°) DieserProzentsatzgiltfürdieersten50000TonnengemeinschaftlicherFischerei-

möglichkeiten.Für diegemeinschaftlichenFischereimöglichkeiten,die50000Ton-
nen überschreiten,beläuftsichder schwedischeAnteil auf 40,000v.H. Diese

denaufdiederzeitigenMitgliedstaatenderUnion,diesichausdenEWR-Regelun-
genvon1992ergeben.

®) MitAusnahmederGewässerinnerhalbvon4Seemeilen,berechnetabdennorwegi-
schenBasislinien.

(2) Die SchwedenzugewiesenenAnteilewerdengemäßArti-
kel8 Absatz4 derVerordnung(EWG) Nr. 3760/92erstmaligvor
dem31.Dezember1994festgelegt.
(3) DieSchwedenzugewiesenenAnteilean Arten,die keinen

Nutzungsbeschränkungenin Form von Fangbeschränkungen
unterliegenoder für die TAC gelten,die jedoch nichtauf die
MitgliedstaatenderderzeitigenUnionaufgeteiltsind,werdenwie
folgtnachArtundZonepauschalfestgelegt:

i AnteileICES-Bereich
Arten ReferenzgebietezurFestsetzungSenndens

derTAC

Sprotte®) la’),IV‘) 1330
Andere?) Na’),IV’) 1.000
') Gemeinschaftsgewässer.
?) Artenaußersolchen,fürdieSchwedeneinebesondereQuoteoderPauschalmenge

zugewiesenist.
”) EinschließlichSandaal.

(4)Bis zumZeitpunktderAnwendungdergemeinschaftlichen
Regelungfür die Fischereierlaubnis,spätestensjedochbis zum
31.Dezember1997,darfindenvonArtikel117erfaßtenGemein-
schaftsgewässemdie Fangtätigkeitder Fischereifahrzeuge
Schwedensbei nichtreguliertenundnichtzugewiesenenArten
das Ausmaßnichtübersteigen,das unmittelbarvordemInkraft-
tretendesBeitrittsvertragserreichtwurde.

Artikel 122
(1) Sofern in dieser Akte nichts anderes bestimmt ist, bleiben

die Bedingungen,unterdenendieZuteilungennachArtikel121
gefangenwerdendürfen,unverändertgegenüberdenBedingun-
gen, die unmittelbarvor dem Inkrafttretendes Beitragsvertrags
galten.
(2) Diese Bedingungenwerdenerstmaligvor dem 1. Januar

1995 gemäß Artikel8 Absatz 4 der Verordnung(EWG) Nr.
3760/92festgelegt.



UnterabschnittIl
FischereifahrzeugederderzeitigenUnion

Artikel’ 123
Vom Beitrittbis zum Zeitpunktder Anwendungder gemein-

schaftlichenRegelungfürdie Fischereierlaubnissinddie Fische-
reifahrzeugeunterderFlaggeeinesMitgliedstaatsderderzeitigen
Union befugt, in den der Hoheitsgewaltoder Gerichtsbarkeit
SchwedensunterliegendenGewässernin den ICES-Bereichen
Illa,b undd FischereitätigkeitenunterdengleichenBedingungen
auszuüben,wiesieunmittelbarvordemInkrafttretendesBeitritts-
vertragsgalten.
Die Durchführungsbestimmungenzu diesemArtikelwerdenvor
dem 1. Januar 1995nach dem Verfahrendes Artikels18 der
Verordnung(EWG) Nr. 3760/92erlassen.

Abschnitt Ill
ExterneRessourcen

Artikel 124
(1)AbdemBeitrittwirddieVerwaltungdervondemKönigreich

Schwedenmit DrittländerngeschlossenenFischereiabkommen
vonderGemeinschaftwahrgenommen.
(2)Diesichfürdas KönigreichSchwedenaus denAbkommen

nachAbsatz1ergebendenRechteundPflichtenbleibenwährend
des Zeitraums,in dem die Bestimmungendieser Abkommen
vorläufigaufrechterhaltenwerden,unberührt.
(3) Die erforderlichenBeschlüssezur Weiterführungder sich

ausdenAbkommennachAbsatz1ergebendenFischereitätigkei-
tenwerdeninjedemeinzelnenFallso baldwiemöglich,unbedingt
jedochvorAblaufderGeltungsdauerderAbkommen,vomRatmit
qualifizierterMehrheitauf Vorschlagder Kommissionerlassen;
hierzugehörtdieMöglichkeiteinerVerlängerungbestimmterAb-
kommenfürhöchstensein Jahr.

Artikel 125
WährendeinesZeitraums,derdreiJahre ab demBeitrittnicht

überschreiten darf, legt der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf
VorschlagderKommissionjährlichdenBetragfest,mitdemsich
die Unionan derAussetzungjungerLachsedurchdie zuständi-
genschwedischenStellenfinanziellbeteiligt.
DieseAusgleichszahlungwirdunterBerücksichtigungdesunmit-
telbarvordemBeitrittbestehendenGleichgewichtsbewertet.

Kapitel4
AuswärtigeBeziehungeneinschließlichZollunion

Artikel 126
Die inAnhangVI aufgeführtenRechtsaktegeltenin bezugauf

das KönigreichSchwedenunterden injenemAnhangfestgeleg-
tenBedingungen.

Artikel 127
(1)Ab 1.Januar1995wendetdasKönigreichSchwedenfolgen-

des an:
a) dieVereinbarungvom20. Dezember1973überden interna-

tionalenHandelmitTextilienin derdurchdie Protokollevom
31.Juli 1986,31.Juli 1991,9. Dezember1992und9.Dezem-
ber 1993geändertenoder verlängertenFassungoder das
ÜbereinkommenüberTextil-undBekleidungserzeugnisseals
Ergebnis der GATT-Handelsverhandiungender Uruguay-
Runde,soferndieses zumZeitpunktdes Beitrittsbereitsin
Kraft ist;

b) die von der Gemeinschaftmit Drittiänderngeschlossenen
zweiseitigenTextilabkommenund-vereinbarungen.
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(2)ZudeninAbsatz1genanntenzweiseitigenAbkommenund
Vereinbarungenhandeltdie Gemeinschaftmitden betreffenden
DrittändernProtokolleaus, umeineentsprechendeAnpassung
der Höchstmengenfür Einfuhrenvon Textil- und Bekleidungs-
erzeugnissen in die Gemeinschaft vorzunehmen; dabei werden
die bestehendenHandelsbeziehungenSchwedens zu seinen
Lieferländernberücksichtigt.
(3) Sollten die in Absatz 2 genanntenProtokollebis zum

1. Januar 1995nichtgeschlossenwordensein, so ergreiftdie
GemeinschaftgeeigneteMaßnahmenzurBereinigungdieserLa-
geundbetreffenddieerforderlichenÜbergangsanpassungen,um
die Durchführungder Abkommen durch die Gemeinschaft
sicherzustellen.

Artikel 128
(1)Ab dem1. Januar 1995wendetdas KönigreichSchweden

dieBestimmungender in Artikel129genanntenAbkommenan.
(2) EtwaigeAnpassungenwerdenin Protokollenvorgenom-

men,diemitdenübrigenVertragsstaatengeschlossenundjenen
Abkommenbeigefügtwerden.
(3) Solltendie in Absatz2 genanntenProtokollebis zum 1.

Januar 1995nichtgeschlossenwordensein,so trifftdieGemein-
schaftdieerforderlichenMaßnahmen,umdieserLagezumBeitritt
Rechnungzu tragen.

Artikel 129
Artikel128findetAnwendungauf

— dieAbkommenmitAndorra,Algerien,Bulgarien,derehemali-
gen Tschechischenund SiowakischenFöderativenRepublik
und ihrenNachfolgestaaten(TschechischeRepublikundSio-
wakischeRepublik),Zypern,Ägypten,Ungam,Island,Israel,
Jordanien, Libanon,Malta,Marokko,Polen, Rumänien,Slo-
wenien,der Schweiz,Syrien,TunesienundderTürkeisowie
andere Abkommenmit Drittändern,die ausschließlichden
Handelmit den in Anhang Il des EG-Vertragsaufgeführten
Erzeugnissenbetreffen;

— das am 15. Dezember 1989 unterzeichneteVierte AKP-
EWG-Abkommen;

- andereähnlicheAbkommen,diegegebenenfallsvordemBei-
trittgeschlossenwerden.

Artikel 130
MitWirkungabdem1.Januar 1995trittdasKönigreichSchwe-

denunteranderemvondemam4. Januar 1960unterzeichneten
Abkommenzur GründungeinerEuropäischenFreihandelsasso-
ziationsowie von den 1992mit Estland,Lettlandund Litauen
unterzeichnetenFreihandelsabkommenzurück.

Artikel 131
SinddiezwischenderGemeinschaftundEstland,Lettlandund

Litauenzu schließendenneuen Handelsabkommenzum Zeit-
punktdesBeitrittsnochnichtinKraft,sotrifftdieGemeinschaftdie
erforderlichenMaßnahmen,umab demBeitrittdie Fortsetzung
des bisherigenZugangsvon ErzeugnissenmitUrsprungin den
genanntenbaltischenStaaten zum schwedischenMarkt zu
ermöglichen.

Kapitel5
Finanz- und Haushaltsvorschriften

Artikel 132
Bezugnahmenauf denBeschlußdes Ratesüberdas System

derEigenmittelderGemeinschaftengeltenals Bezugnahmenauf
denBeschlußdes Ratesvom24. Juni 1988in seinerjeweiligen
FassungodereinendiesenersetzendenBeschluß.



Artikel 133
Die als „Zölledes GemeinsamenZolltarifsundandereZölle“

bezeichnetenEinnahmenimSinnedesArtikels2 Absatz1Buch-
stabeb desBeschlussesdes Ratesüberdas SystemderEigen-
mittelder Gemeinschaftenoder entsprechenderVorschriftenin
einemdiesenersetzendenBeschlußumfassenauchdievonder
Gemeinschaftfür den Handeldes KönigreichsSchwedenmit
DrittländernangewandtenZölle,die anhandder sich aus dem
GemeinsamenZolitarifergebendenZollsätzeunddiesbezüglicher
Zollzugeständnisseberechnetwerden.

Artikel 134
Die Gemeinschaftüberweistdem KönigreichSchwedenam

erstenArbeitstagjedenMonatsein Zwölftelder nachstehenden
Beträgeals Ausgabendes Gesamthaushaltsder Europäischen
Gemeinschaften:
488MillionenECU imJahre 1995
432MillionenECU imJahre 1996
76MillionenECU imJahre 1997
31MillionenECU imJahre 1998.

Artikel 135
DerAnteildes KönigreichsSchwedenan derFinanzierungder

nachseinemBeitrittnochzu leistendenZahlungenauf die nach
Artikel82 des Abkommensüberden EuropäischenWirtschafts-
raumeingegangenenVerpflichtungenwirdvomGesamthaushalt
derEuropäischenGemeinschaftengetragen.

Artikel 136
DerAnteildesKönigreichsSchwedenanderFinanzierungdes

Finanzierungsmechanismusnach Artikel116 des Abkommens
überdenEuropäischenWirtschaftsraumwirdvomGesamthaus-
haitder EuropäischenGemeinschaftengetragen.

Titel VI
Landwirtschaft

Artikel 137
(1)DieserTitelbetrifftdie landwirtschaftlichenErzeugnissemit

AusnahmederErzeugnissederVerordnung(EWG) Nr. 3759/92
überdiegemeinsameMarktorganisationfürFischereierzeugnisse
undErzeugnissederAquakultur.
(2) Soweitin dieserAktenichtsanderesbestimmtist,giltfol-

gendes:
- DerHandelderneuenMitgliedstaatenuntereinander,mitDritt-

staatenodermitdenderzeitigenMitgliedstaatenunterliegtder
fürdieletztgenanntenMitgliedstaatengeltendenRegelung.Die
für die derzeitigeGemeinschaftgeitendeRegelungin bezug
auf EinfuhrabgabenundAbgabengleicherWirkung,mengen-
mäßigeBeschränkungenund MaßnahmengleicherWirkung
giltauchfürdieneuenMitgliedstaaten;

- dieRechteundPflichtenaufgrundderGemeinsamenAgrarpo-
litikgeltenfürdieneuenMitgliedstaatenimvollenUmfang.
(3)DieAnwendungderÜbergangsmaßnahmenfür landwirt-

schaftlicheErzeugnissenach Absatz 1 endet,soweitnicht in
besonderenBestimmungendiesesTitelsandereZeitpunkteoder
Fristenvorgesehensind,mitdemAblaufdesfünftenJahres nach
demBeitrittÖsterreichs,FinnlandsundNorwegens.Beidiesen
Maßnahmenwird nichtsdestowenigerfür jedes Erzeugnisder
Gesamterzeugungwährenddes Jahres 1999voli Rechnung
getragen.

Kapitel1
BestimmungenübereinzelstaatlicheBeihilfen

Artikel 138
(1)WährendderÜbergangszeitdürfenNorwegen,Österreich

und Finnlandvorbehaltlichder Genehmigungder Kommission
den Erzeugernder landwirtschaftlichenGrunderzeugnisse,die
der GemeinsamenAgrarpolitikunterliegen,in geeigneterForm
degressiveeinzelstaatlicheÜbergangsbeihilfengewähren.
DieseBeihilfenkönneninsbesondereregionalgestaffeltwerden.
(2)DieKommissiongenehmigtdie BeihilfennachAbsatz1

- in allen Fällen,in denensich ausden von einemneuenMit-
gliedstaatangeführtenUmständenergibt,daß zwischendem
Betragder seinen Erzeugemje Erzeugnisvor dem Beitritt
gezahltenStützungundderHöhederStützung,die aufgrund
der GemeinsamenAgrarpolitikgezahlt werden kann, eine
wesentlicheDifferenzbesteht;

— bis zu einemAnfangsbetrag,der‚höchstensdieserDifferenz
entspricht.

Diftererenzen,die anfangswenigerals 10v.H. betragen,gelten
nichtalswesentlich.
DieGenehmigungderKommissionwirdjedoch
- in Übereinstimmungmit den internationalenVerpflichtungen

dererweitertenGemeinschafterteilt;
— hinsichtlichSchweinefleisch,EiernundGeflügelden Preisan-

gleichungenfürFuttermittelRechnungtragen;
— nichtfürTabakerteilt.
(3) Der Betragder Stützungnach Absatz 2 wird für jedes

landwirtschaftlicheGrunderzeugnisberechnet. Berücksichtigt
werdendabeiinsbesonderePreisstützungsmaßnahmenaufgrund
von InterventionsmechanismenoderanderenMechanismenso-
wie dieGewährungvonBeihilfen,die an die Fläche,die Preise,
die erzeugteMengeoderdie Produktionseinheitgebundensind,
und die Gewährungvon Beihilfen,die Betriebefür spezifische
Erzeugnisseerhalten.
(4)DieGenehmigungderKommission

— legtdie höchstzulässigeAnfangshöheder Beihilfen,denZeit-
planihresAbbaussowiegegebenenfallsdieVoraussetzungen
für ihreGewährungfest, wobeiauch sonstigeBeihilfenauf-
grunddes Gemeinschaftsrechts,die nichtunterdiesenArtikel
fallen,berücksichtigtwerden;

wirdvorbehaltlichderAnpassungenerteilt,dieaufgrund
— derEntwicklungderGemeinsamenAgrarpolitik,
- der Entwicklungdes PreisniveausinderGemeinschaft
erforderlichwerdenkönnen.
ErweisensichderartigeAnpassungenals erforderlich,so werden
derBetragderBeihilfeoderdieVoraussetzungenfürihreGewäh-
rungaufErsuchenderKommissionoderaufderGrundlageeiner
EntscheidungderKommissiongeändert.
(5) Unbeschadet der Absätze 1 bis 4 genehmigt die Kommis-

sionnachAbsatz1 insbesonderedie in AnhangXIll vorgesehe-
neneinzelstaatlichenBeihilfenimRahmenundunterdenBedin-
gungenjenesAnhangs.

Artikel 139
(1)DieKommissiongestattetÖsterreich,FinnlandundNorwe-

gen,dieGewährungvonBeihilfenbeizubehalten,dienichtaneine
besondereErzeugunggebundensind und die daher bei der
BerechnungdesStützungsbetragsnachArtikel138Absatz3nicht
berücksichtigtwerden.In diesemSinne sind insbesondereBe-
triebsbeihilfengestattet.
(2) Für die BeihilfennachAbsatz1 geltendie Bestimmungen

desArtikels138Absatz4.



BeihilfengleicherArt, die durch die GemeinsameAgrarpolitik
vorgesehenoder mit dem Gemeinschaftsrechtvereinbarsind,
werdenvondemBetragabgezogen.
(3) Nach diesemArtikelgenehmigteBeihilfenwerdenspäte-

stensmitdemEndederÜbergangszeitabgeschafft.
(4) Investitionsbeihilfensind von der Anwendungdes Absat-

zes1ausgeschlossen.

Artikel 140
DieKommissiongestattetÖsterreich,FinnlandundNorwegen,

dieinAnhangXIVvorgeseheneneinzelstaatlichenÜbergangsbei-
hilfen in demdort vorgesehenenRahmenund unterden dort
vorgesehenenBedingungenzu gewähren.In ihrerGenehmigung
legtdieKommissiondieAnfangshöhederBeihilfen,sofemsich
diesenichtaus denindemAnhangvorgesehenenBedingungen
ergibt,sowiedenZeitplanihresAbbausfest.

Artikel 141
ImFallernsterSchwierigkeitenaufgrunddesBeitritts,dieauch

nachvollerInanspruchnahmederArtikel138,139,140und142
und der anderenMaßnahmenaufgrunddes bestehendenGe-
meinschaftsrechtsandauern,kanndieKommissionFinnlandund
Norwegengestatten,denErzeuger einzelstaatlicheBeihilfenzu
gewähren,umihrevolleEinbeziehungindieGemeinsameAgrar-
politik zu erleichtern.

Artikel 142
(1)DieKommissiongestattetNorwegen,FinnlandundSchwe-

den die GewährunglangfristigereinzelstaatlicherBeihilfen,die
derErhaltungderLandwirtschaftinbesonderenRegionendienen.
DieseRegionensolitendielandwirtschaftlichenGebiete,diesich
nördlichvon62°nördlicherBreitebefinden,sowieeinigeangren-
zende Gebietesüdlichdieses Breitengradsmit vergleichbaren
klimatischenVerhältnissenumfassen,die die landwirtschaftliche
Tätigkeitin besonderemMaßeerschweren.
(2)Die RegionennachAbsatz1werdenvonder Kommission

unter BerücksichtigunginsbesonderefolgenderFaktoren be-
stimmt:
- geringeBevölkerungsdichte;
— Anteilder landwirtschaftlichenFlächenan derGesamtfläche;
— flächenmäßigerAnteilder fürdiemenschlicheEmährungbe-

stimmtenFeldkulturenan der genutztenlandwirtschaftlichen
Fläche.
(3)DieBeihilfennachAbsatz1könneninBeziehungstehenzu

natürlichenProduktionsfaktoren,beispielsweisederHektargröße
der landwirtschaftlichenFläche oder den Vieheinheiten,unter
Berücksichtigungder maßgeblichenGrenzwerteder gemein-
samenMarktorganisationen,sowiezu historischenProduktions-
strukturendereinzelnenBetriebe;sie dürfenjedochnicht
— an die künftige Produktion gebunden sein;
- zu einerErhöhungderProduktionoderderwährendeinesvon

der Kommissionnoch festzulegendenReferenzzeitraumsvor
demBeitrittfestgestelltenGesamthöhederStützungführen.

Die Beihilfenkönnenregionalgestaffeltwerden.
DieseBeihilfenmüsseninsbesonderegewährtwerdenzur
— BeibehaltungtraditionellerprimärerErzeugungundVerarbeit-

ung, die an die klimatischenVerhältnisseder betreffenden
RegionenvonNaturaus angepaßtsind;

— VerbesserungderStrukturenfürProduktion,Vermarktungund
Verarbeitungder landwirtschaftlichenErzeugnisse;

— ErleichterungdesAbsatzesdergenanntenErzeugnisse;
— Sicherungdes Umweltschutzesundder Erhaltungder Land-

schaft.
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Artikel 143
(1) Die Beihilfennach denArtikeln 138 bis 142 sowie jede

andereeinzelstaatlicheBeihilfe,die im RahmendieserAkteder
GenehmigungdurchdieKommissionbedarf,werdenderKommis-
sion notifiziert.Sie dürfennichtvor Erteilungder Genehmigung
gewährtwerden.
HabendieneuenMitgliedstaatenbestehendeoderbeabsichtigte
BeihilfemaßnahmenbereitsvordemBeitrittmitgeteilt,so gelten
dieseals amTag des Beitrittsnotifiziert.
(2) InbezugaufdieBeihilfennachArtikel142legtdieKommis-

siondemRateinJahr nachdemBeitrittunddanachaltefünfJahre
einenBerichtvor über
* dieerteiltenGenehmigungen;
« dieErgebnissederBeihilfen,dieaufgrundderGenehmigungen

gewährtwurden.
ImHinblickaufdieErstellungdiesesBerichtslieferndieMitglied-
staaten,welchedieseGenehmigungenerhaltenhaben,derKom-
missionrechtzeitigInformationenüberdieAuswirkungenderge-
währtenBeihilfenunterDarstellungderEntwicklungderLandwirt-
schaftindenbetroffenenRegionen.

Artikel 144
In bezugauf die Beihilfennach den Artikeln92 und 93 des

EG-Vertrags
a) geltenvonden in denneuenMitgliedstaatenvordemBeitritt

angewandtenBeihilfennur diejenigenals „bestehende“Bei-
hilfennach Artikel93 Absatz 1 des EG-Vertrags,die der
Kommissionbis zum30.April1995mitgeteiltwerden;

b) geltenbestehendeBeihilfenund Vorhabenzur Einführung
oderUmgestaltungvonBeihilfen,diederKommissionvordem
Beitrittmitgeteiltwerden,als amTagdes Beitrittsnotifiziert.

KapitelII
AndereBestimmungen

Artikel 145
(1)DievondenneuenMitgliedstaatenaufgrundihrerPolitikzur

Marktstützungam1.Januar 1995gehaltenenöffentlichenBestän-
dewerdenvonderGemeinschaftin HöhedesWertesübernom-
men,dersichausderAnwendungdesArtikels8 derVerordnung
(EWG)Nr.1883/78desRatesüberdieallgemeinenRegelnfürdie
Finanzierungder Interventionendurchden EuropäischenAus-
richtungs-und Garantiefondsfür die Landwirtschaft,Abteilung
Garantie,ergibt.
(2) Jeder Warenbestand,der sich am 1. Januar 1995imHo-

heitsgebietderneuenMitgliedstaatenimfreienVerkehrbefindet
undmengenmäßigeinenals normalanzusehendenÜbertragbe-
standübersteigt,mußvondiesenMitgliedstaatenauf ihreKosten
im Rahmender Gemeinschaftsverfahrenund Fristenabgebaut
werden,dienachdeminArtikel149Absatz1genanntenVerfah-
ren noch festzulegensind. Der Begriff„normalerÜbertragbe-
stand“wirdfürjedesErzeugnisnachdenKriterienundZielender
jeweiligengemeinsamenMarktorganisationfestgelegt.
(3) Die in Absatz1 genanntenBeständewerdenvonderden

normalenÜbertragbestandübersteigendenMengeabgezogen.

Artikel 146
Das KönigreichNorwegenmuß sicherstellen,daß ab dem

1. Januar 1995alle gesetzlichenund vertraglichenBestimmun-
gen, die der norwegischen Getreide-Geselischaft(Statens
Komforretning)odereinerNachfolgeorganisationinbezugaufdie
Einfuhr,die Ausfuhroder den Ankaufund VerkaufvonAgrar-
erzeugnisseneinMonopolverleihen,aufgehobenwerden.
Artikel85desEG-Vertragsistjedocherstabdem1.Januar 1997
auf die von dernorwegischenGetreide-Gesellschaftangewand-
tenVereinbarungen,Beschlüsseundaufeinanderabgestimmten
Verhaltensweisenanwendbar,soweit
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- mitihnenandereZieleals die in Absatz1 genanntenverfolgt
werden;

— sie nichtdieFestsetzungderPreise,derAufteilungderMärkte
oderderKontrolleder Erzeugungbeinhalten.

Artikel 147
Bringtvor dem 1. Januar 2000 im Agrarsektorder Handel

zwischeneinemodermehrerender neuenMitgliedstaatenund
derGemeinschaftin ihrerZusammensetzungam31. Dezember
1994oderder Handelder neuenMitgliedstaatenuntereinander
erheblicheStörungenaufdemMarktÖsterreichs,Finnlandsoder
Norwegensmitsich, so entscheidetdie Kommissionauf Antrag
des betroffenenMitgliedstaatsbinnen24 StundennachEingang
des Antragsüberdie ihresErachtenserforderlichenSchutzmaß-
nahmen.DiebeschlossenenMaßnahmensindsofortanwendbar;
sie tragendem InteresseallerBeteiligtenRechnungunddürfen
keineGrenzkontrolienmitsichbringen.

Artikel 148
(1) Sofernnichtin bestimmtenFällenetwasanderesbestimmt

ist, erläßtder Rat mitqualifizierterMehrheitauf Vorschlagder
Kommissiondie zur Durchführungdieses Titels erforderlichen
Bestimmungen.
(2)DerRatkanneinstimmigaufVorschlagderKommissionund

nachAnhörungdesEuropäischenParlamentsdiebeieinerÄnde-
rungder Gemeinschaftsregelunggegebenenfallserforderlichen
Anpassungender in diesemTitel enthaltenenBestimmungen
vornehmen.

Artikel 149
(1)SindÜbergangsmaßnahmennotwendig,umdieÜberleitung

vonder in denneuenMitgliedstaatenbestehendenRegelungzu
der Regelungzu erleichtern,die sich aus der Anwendungder
gemeinsamenMarktorganisationennachMaßgabediesesTitels
ergibt,so werdendiese MaßnahmennachdemVerfahrendes
Artikels38 der VerordnungNr. 136/66/EWGoder der entspre-
chendenArtikelder anderenVerordnungenüber gemeinsame
Agrarmarktorganisationengetroffen.DieseMaßnahmenkönnen
währendeines Zeitraums,der am 31. Dezember1997endet,
getroffenwerden;sie sindnurbis zu diesemZeitpunktanwend-
bar.
(2)DerRatkanneinstimmigaufVorschlagderKommissionund

nachAnhörungdes EuropäischenParlamentsden in Absatz 1
genanntenZeitraumverlängern.

Artikel 150
(1) Die Übergangsmaßnahmenzur Anwendungder in dieser

AktenichtgenanntenRechtsakteim Bereichder Gemeinsamen
AgrarpolitikeinschließlichderAgrarstruktur,die infolgedes Bei-
trittserforderlichsind,werdenvordemBeitrittnachdemVerfah-
rendesAbsatzes3erlassenundtretenfrühestensmitdemBeitritt
in Kraft.
(2)DieÜbergangsmaßnahmennachAbsatz1umfasseninsbe-

sonderedie Anpassungder Rechtsakte,welchedie Mitfinanzie-
rungbestimmterMaßnahmenim Bereichder Statistikund der
Ausgabenkontrollezugunstender derzeitigenMitgliedstaaten
vorsehen.
Sie könnenauchvorsehen,daßunterbestimmtenVoraussetzun-
genWirtschaftsteilnehmerndes Privatsektors—natürlichenoder
juristischenPersonen-, die am 1. Januar 1995Beständevon
ErzeugnissennachArtikel138Absatz1odervonderenVerarbei-
tungserzeugnissenhalten,eineeinzelstaatlicheBeihilfegewährt
werdenkann,diehöchstensderDifferenzzwischendemineinem
neuenMitgliedstaatvordemBeitrittfestgestelltenPreisunddem
sich aus der Anwendungdieser Akte ergebendenPreis ent-
spricht.
(8)DieÜbergangsmaßnahmennachdenAbsätzen1 und2

werdenvom Rat mit qualifizierterMehrheitauf Vorschlagder
Kommissionerlassen.DieMaßnahmen,diesichaufursprünglich

von der KommissionerlasseneRechtsaktebeziehen,werden
jedoch von diesemOrgan nach dem in Artikel149 Absatz 1
genanntenVerfahrenerlassen.

Titelvu
SonstigeBestimmungen

Artikel 151
(1) Die in AnhangXV aufgeführtenRechtsaktegeltenfür die

neuenMitgliedstaatenunterden in jenemAnhangfestgelegten
Bedingungen.
(2) Auf ordnungsgemäßbegründetenAntrageinesderneuen

MitgliedstaatenkannderRateinstimmigaufVorschlagderKom-
missionvordem1.Januar 1995Maßnahmenergreifen,diezeit-
weiligeAbweichungenvondenRechtsaktenderOrganebeinhal-
ten,welchezwischendem1.Januar 1994unddemZeitpunktder
UnterzeichnungdesBeitrittsvertragsdieserAkteerlassenworden
sind.

Artikel 152
(1) Bis zum 1. Januar 1996kannein neuerMitgliedstaatbei

Schwierigkeiten,welcheeinenWirtschaftszweigerheblichund
voraussichtlichanhaltendtreffenoderwelchedie wirtschaftliche
LageeinesbestimmtenGebietsbeträchtlichverschlechternkön-
nen,dieGenehmigungzur Anwendungvon Schutzmaßnahmen
beantragen,umdie Lagewiederauszugleichenunddenbetref-
tendenWirtschaftszweigan die Wirtschaftdes Gemeinsamen
Marktesanzupassen.
Unterden gleichenBedingungenkannein derzeitigerMitglied-
staatdieGenehmigungzur Anwendungvon Schutzmaßnahmen
gegenübereinemodermehrerenderneuenMitgliedstaatenbe-
antragen.
(2)AufAntragdesbetreffendenStaatesbestimmtdieKommis-

sionimDringlichkeitsverfahrendie ihresErachtenserforderlichen
Schutzmaßnahmenund legt gleichzeitigdie Bedingungenund
EinzelheitenihrerAnwendungfest.
Im Fall erheblicherwirtschaftlicherSchwierigkeitenentscheidet
dieKommissionaufausdrücklichenAntragdesbetreffendenMit-
gliedstaatsbinnenfünfArbeitstagennachEingangdesmitGrün-
den versehenenAntrags.Die beschlossenenMaßnahmensind
sofortanwendbar;sietragendemInteresseallerBeteiligtenRech-
nungunddürfenkeineGrenzkontrollenmitsichbringen.
(3)Die nachAbsatz2 genehmigtenMaßnahmenkönnenvon

denVorschriftendesEG-Vertrags,desEGKS-Vertragsunddieser
Akteabweichen,soweitundsolangediesunbedingterforderlich
ist,umdieinAbsatz1 genanntenZielezu erreichen.Es sindmit
VorrangsolcheMaßnahmenzu wählen,die das Funktionieren
des GemeinsamenMarktesamwenigstenstören.

Artikel 153
Umdas reibungsloseFunktionierendesBinnenmarktsnichtzu

behindern,darfdie Durchführungder innerstaatlichenVorschrif-
tenderneuenMitgliedstaatenwährendder indieserAktevorge-
sehenenÜbergangszeitennichtzuGrenzkontrollenzwischenden
Mitgliedstaatenführen.

FünfterTeil
Bestimmungen

überdieDurchführungdieserAkte
Titel I

Einsetzungder Organeund Gremien

Artikel 154
Das Europäische Parlament trittbinnen eines Monats nach dem

Beitrittzusammen.Es nimmtdie infolgedes Beitrittserforder-
lichenAnpassungenseinerGeschäftsordnungvor.



Artikel 155
DerRatnimmtdieinfolgedesBeitrittserforderlichenAnpassun-

genseinerGeschäftsordnungvor.

Artikel 156
(1)DieKommissionwirdunmittelbarnachdemBeitrittdurchdie

Ernennungvon vier weiterenMitgliedemergänzt.Die Amtszeit
der neu ernanntenMitgliederendetzur gleichenZeit wie die
Amtszeitder zum Zeitpunktdes Beitrittsim Amt befindlichen
Mitglieder.
(2) Die Kommissionnimmtdie infolgedes Beitrittserforder-

lichenAnpassungenihrerGeschäftsordnungvor.

Artikel 157
(1)DerGerichtshofwirdunmittelbarnachdemBeitrittdurchdie

EmennungvonvierRichternergänzt;desgleichenwirddas Ge-
richtersterInstanzunmittelbarnachdemBeitrittdurchdie Er-
nennungvonvierRichternergänzt.
(2)

a) Die Amtszeitzweierder nach Absatz 1 emanntenRichter
endetam6. Oktober1997.DieseRichterwerdendurchdas
Los bestimmt.Die Amtszeitder anderenRichterendetam
6.Oktober2000.

b) DieAmtszeitzweierdernachAbsatz1ernanntenRichterdes
Gerichtserster Instanzendet am 31. August 1995.Diese
Richterwerdendurchdas Los bestimmt.Die Amtszeitder
anderenRichterendetam31.August1998.
(3)UnmittelbarnachdemBeitrittwerdeneinsiebterundachter

Generalanwalternannt.
(4) DieAmtszeiteinesdernachAbsatz3 ernanntenGeneral-

anwälteendetam 6. Oktober1997.Die Amtszeitdes anderen
Generalanwaltsendetam6. Oktober2000.
(5)

a) DerGerichtshofnimmtdie infolgedes Beitrittserforderlichen
AnpassungenseinerVerfahrensordnungvor.

b) Das GerichtersterInstanznimmtimEinvernehmenmitdem
Gerichtshofdie infolgedes BeitrittserforderlichenAnpassun-
genseinerVerfahrensordnungvor.

c) Die angepaßtenVerfahrensordnungenbedürfender einstim-
migenGenehmigungdes Rates.

(6) Bei der Entscheidungder am 1. Januar 1995anhängigen
Rechtssachen,in denen das mündlicheVerfahrenvor diesem
Zeitpunkt eröffnet wurde, tagen der Gerichtshof und das Gericht
ersterInstanzbei Volisitzungensowiedie Kammernin der Zu-
sammensetzung,diesievordemBeitritthatten;siewendendabei
dieam31.Dezember1994geltendenVerfahrensordnungenan.

Artikel 158
DerRechnungshofwirdunmittelbarnachdemBeitrittdurchdie

Emennungvon vierweiterenMitgliedernergänzt.Die Amtszeit
zweierdieserMitgliederendetam 20. Dezember1995.Diese
Mitgliederwerdendurch das Los bestimmt.Die Amtszeitder
anderenMitgliederendetam9. Februar2000.

Artikel 159
Der Wirtschafts-und Sozialausschußwird unmittelbarnach

demBeitrittdurchdie EmennungvonzweiundvierzigMitgliedern
ergänzt,welchedieverschiedenenGruppendeswirtschaftlichen
und sozialenLebens der neuenMitgliedstaatenvertreten.Die
AmtszeitdieserMitgliederendetzurgleichenZeitwiedieAmtszeit
derzumZeitpunktdes BeitrittsimAmtbefindlichenMitglieder.

Artikel 160
DerAusschußderRegionenwirdunmittelbarnachdemBeitritt

durch die Ernennungvon zweiundvierzigMitgliedernergänzt,
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welche die regionalenund lokalenGebietskörperschaftender
neuenMitgliedstaatenvertreten.Die AmtszeitdieserMitglieder
endetzur gleichenZeitwie die AmtszeitderzumZeitpunktdes
BeitrittsimAmtbefindlichenMitglieder.

Artikel 161
Der BeratendeAusschußder EuropäischenGemeinschaftfür

Kohle und Stahl wird unmittelbarnach dem Beitrittdurch die
Emennungvon fünfzehnweiterenMitgliedemergänzt.Je vier
MitgliederwerdenfürÖsterreich,FinnlandundSchweden,drei
Mitgliederwerdenfür Norwegenemannt.Die Amtszeitdieser
Mitgliederendet zur gleichenZeit wie die Amtszeitder zum
ZeitpunktdesBeitrittsimAmtbefindlichenMitglieder.

Artikel 162
Der AusschußfürWissenschaftundTechnikwirdunmittelbar

nachdemBeitrittdurchdieErnennungvonsechsweiterenMitglie-
dem ergänzt. Je zwei Mitgliederwerden für Österreichund
Schwedenemannt,jeeinMitgliedfürFinnlandundNorwegen.Die
AmtszeitdieserMitgliederendetzurgleichenZeitwiedieAmtszeit
der zumZeitpunktdes BeitrittsimAmtbefindlichenMitglieder.

Artikel 163
Der Währungsausschußwird unmittelbarnach dem Beitritt

durchdie ErnennungzweierMitgliederfürjedenderneuenMit-
gliedstaatenergänzt.Die AmtszeitdieserMitgliederendetzur
gieichenZeitwie dieAmtszeitderzumZeitpunktdes Beitrittsim
AmtbefindlichenMitglieder.

Artikel 164
Die infolgedes BeitrittserforderlichenAnpassungender Sat-

zungenund Geschäftsordnungender durchdie ursprünglichen
VerträgeeingesetztenAusschüssewerdenso baldwie möglich
nachdemBeitrittvorgenommen.

Artikel 165
(1)DieAmtszeitderneuenMitgliederderinAnhangXV!aufge-

führtenAusschüsseendetzur gleichenZeitwiedieAmtszeitder
zumZeitpunktdes BeitrittsimAmtbefindlichenMitglieder.
(2) Die in AnhangXVil aufgeführtenAusschüssewerdenmit

demBeitrittvollständigneubesetzt.

Titel Il
Anwendbarkeit

der Rechtsakteder Organe

Artikel 166
Die RichtlinienundEntscheidungenimSinnedes Artikels189

des EG-Vertragsund des Artikels161 des Euratom-Vertrags
sowiedieEmpfehlungenundEntscheidungenimSinnedesArti-
kels14desEGKS-VertragsgeltenvomZeitpunktdes Beitrittsan
als an die neuenMitgliedstaatengerichtet,soferndiese Richt-
linien,Empfehlungenund Entscheidungenan alle derzeitigen
Mitgliedstaatengerichtetwurden.Außer im Fall der Richtlinien
undEntscheidungen,diegemäßArtikel191Absätze1und2 des
EG-VertragsinKrafttreten,werdendieneuenMitgliedstaatenso
behandelt,als wärenihnendieseRichtlinien,Empfehlungenund
EntscheidungenzumZeitpunktdes Beitrittsnotifiziertworden.

Artikel 167
DieAnwendungderinderListedesAnhangsXVill aufgeführten

RechtsaktekanninjedemderneuenMitgliedstaatenbiszudenin
dieserListevorgesehenenZeitpunktenundunterdendortvorge-
sehenenBedingungenaufgeschobenwerden.



2052

Artikel 168
Sofernin der Listedes AnhangsXIX oderin anderenBestim-

mungendieserAkte nichteine Frist vorgesehenist, setzendie
neuenMitgliedstaatendieerforderlichenMaßnahmeninKraft,um
denRichtlinienundEntscheidungenimSinnedesArtikels189des
EG-Vertragsund des Artikels161des Euratom-Vertragssowie
denEmpfehlungenundEntscheidungenimSinnedesArtikels14
des EGKS-VertragsvomBeitrittan nachzukommen.

Artikel 169
(1)ErfordernvordemBeitritterlasseneRechtsaktederOrgane

aufgrunddesBeitrittseineAnpassungundsinddieerforderlichen
AnpassungenindieserAkteoderihrenAnhängennichtvorgese-
hen,sowerdendieseAnpassungennachdeminAbsatz2vorge-
sehenenVerfahrenvorgenommen.DieseAnpassungentretenmit
demBeitrittin Kraft.
(2)DerRatoderdie Kommission,je nachdem,welchesOrgan

dieursprünglichenRechtsakteerlassenhat,legtzudiesemZweck
die erforderlichenWortlautefest; der Rat beschließtdabeimit
qualifizierterMehrheitaufVorschlagderKommission.

Artikel 170
DievordemBeitritterlassenenRechtsaktederOrganein den

vomRatodervonderKommissioninfinnischer,norwegischerund
schwedischerSpracheabgefaßtenWortiautensindvomZeitpunkt
desBeitrittsanunterdengleichenBedingungenwiedieWortlaute
in den neun derzeitigenSprachenverbindlich.Sie werdenim
AmtsblattderEuropäischenGemeinschaftenveröffentlicht,soweit
dieWortlauteindenderzeitigenSprachendortveröffentlichtwor-
densind.

Artikel 171
Die zumZeitpunktdes BeitrittsbestehendenVereinbarungen,

BeschlüsseundverabredetenPraktiken,dieaufgrunddesBeitritts
in den Anwendungsbereichdes Artikels65 des EGKS-Vertrags
fallen,sindderKommissionbinnendreiMonatennachdemBeitritt
zu notifizieren.Nur die notifiziertenVereinbarungenund Be-
schlüssebleibenbis zur EntscheidungderKommissionvorläufig
in Kraft.DieserArtikelgiltjedochnichtfür Vereinbarungen,Be-
schlüsseundverabredetePraktiken,diezumZeitpunktdesBei-
trittsbereitsunterdie Artikel 1 und 2 des Protokolls25 zum
EWR-Abkommenfallen.

Artikel 172
(1)AbdemBeitrittstellendieneuenMitgliedstaatensicher,daß

alle einschlägigenNotifikationenoder Informationen,die der
EFTA-ÜberwachungsbehördeoderdemStändigenAusschuß3der
EFTA-StaatenimRahmendesEWR-AbkommensvordemBeitritt
übermitteltwordenwaren,derKommissionunverzüglichübermit-
teltwerden.DieseÜbermittlunggiltalsNotifikationoderInforma-
tionan die Kommissionim Sinneder entsprechendenGemein-
schaftsvorschriften.
(2)AbdemBeitrittstellendieneuenMitgliedstaatensicher,daß

Rechtssachen,die unmittelbarvor dem Beitrittbei der EFTA-
ÜberwachungsbehördenachdenArtikeln53, 54, 57,61 und62
oder65 des EWR-Abkommensoder nachArtikel1 oder2 des
Protokolis25zumEWR-Abkommenanhängigsindunddieinfolge
des Beitrittsin die Zuständigkeitder Kommissionfallen, ein-
schließlichder Rechtssachen,bei denendie zugrundeliegenden
Tatsachenvor dem Beitrittein Ende fanden,unverzüglichder
Kommissionüberwiesenwerden,die sie in Anwendungderent-
sprechendenGemeinschaftsvorschriftenunterWahrungdes An-
hörungsrechtsweiterbehandelt.
(3) Rechtssachen,die nachArtikel53 oder 54 des EWR-Ab-

kommensoder nach Artikel1 oder 2 des Protokolls25 zum
EWR-Abkommenbei der Kommissionanhängigsind und die
infolgedesBeitrittsunterArtikel85oder86desEG-Vertragsoder
unterArtikel65 oder Artikel66 des EGKS-Vertragsfallen,ein-
schließlichder Rechtssachen,bei denendie zugrundeliegenden
Tatsachenvor dem Beitrittein Ende fanden,werdenvon der

Kommissionin AnwendungderentsprechendenGemeinschafts-
vorschriftenweiterbehandelt.

(4) EinzelneFreistellungs-und Negativattestbeschlüsse,die
nachArtikel53 des EWR-AbkommensoderArtikel1 des Proto-
kolls25 zumEWR-AbkommenvordemBeitrittentwedervonder
EFTA-ÜberwachungsbehördeodervonderKommissionerlassen
wurdenund die Fälle betreffen,die infolgedes Beitrittsunter
Artikel85des EG-VertragsoderunterArtikel65 des EGKS-Ver-
tragsfallen,bieibenbeimBeitrittfür die Zweckedes Artikels85
desEG-Vertragsbzw.desArtikels65desEGKS-Vertragsbiszum
Ablaufder darinfestgelegtenFristoderbis die Kommissionge-
mäß den Grundprinzipiendes Gemeinschaftsrechtseine ord-
nungsgemäßbegründeteanderslautendeEntscheidunggetroffen
hat,gültig.

(5)AlleBeschlüssederEFTA-Überwachungsbehörde,dievor
demBeitrittnachArtikel61desEWR-Abkommenserlassenwur-
denunddie infolgedesBeitrittsunterArtikel92desEG-Vertrags
fallen,bleibenbeimBeitritthinsichtlichdesArtikels92desEG-
Vertragsgültig,es sei denn,die Kommissionfaßt gemäßArti-
kel93desEG-VertragseinenanderslautendenBeschluß.Dieser
AbsatzgiltnichtfürBeschlüsse,fürdiedas VerfahrennachArti-
kei64 des EWR-Abkommensgilt.Unbeschadetdes Absatzes2
werdenvondenneuenMitgliedstaaten1994gewährtestaatliche
Beihilfen,die entgegendemEWR-Abkommenoder auf dessen
GrundlagegetroffenerVereinbarungenentwederderEFTA-Über-
wachungsbehördenichtnotifiziertwurdenoder zwar notifiziert,
abervoreinerEntscheidungderEFTA-Überwachungsbehörde
gewährtwurden,folglichnichtals bestehendestaatlicheBeihilfen
gemäß Artikel 93 Absatz 1 des EG-Vertrags angesehen.

(6)AbdemBeitrittstellendieneuenMitgliedstaatensicher,daß
alleanderenRechtssachen,indenendieEFTA-Überwachungs-
behördevordemBeitrittimRahmendesÜberwachungsverfah-
rensnachdemEWR-Abkommentätiggewordenist,unverzüglich
der Kommissionüberwiesenwerden,die sie in Anwendungder
entsprechendenGemeinschaftsvorschriftenunterWahrungdes
Anhörungsrechtsweiterbehandelt.

(7) Unbeschadetder Absätze4 und 5 bleibendie von der
EFTA-ÜberwachungsbehördegetroffenenEntscheidungennach
demBeitrittgültig,es sei denn,die Kommissiontrifftgemäßden
Grundprinzipiendes Gemeinschaftsrechtseineordnungsgemäß
begründeteanderslautendeEntscheidung.

Artikel 173
Die neuenMitgliedstaatenteilender KommissionnachArtikel

33 des Euratom-VertragsbinnendreiMonatennachdemBeitritt
dieRechts-undVerwaltungsvorschriftenmit,dieimHoheitsgebiet
dieser Staatenden Gesundheitsschutzder Arbeitnehmerund
der Bevölkerunggegendie GefahrenionisierenderStrahlungen
sicherstellensollen.

Titel I
Schlußbestimmungen

Artikel 174
DieAnhänge| bisXIX unddieProtokolleNr.1bis10,diedieser

Aktebeigefügtsind,sindBestandteilderAkte.

Artikel 175
Die Regierungder FranzösischenRepublikübermitteltden

Regierungender neuen Mitgliedstaatenje eine beglaubigte
AbschriftdesVertragsüberdieGründungderEuropäischenGe-
meinschaftfürKohleundStahlundderjenigenVerträgezurÄnde-
rungdesgenanntenVertrags,diebeiderRegierungderFranzösi-
schenRepublikhinteriegtsind.



Artikel 176
DieRegierungderItalienischenRepublikübermitteltdenRegie-

rungender neuenMitgliedstaatenje eine beglaubigteAbschrift
desVertragszurGründungderEuropäischenGemeinschaft,des
VertragszurGründungderEuropäischenAtomgemeinschaftund
der Verträge,durchdie sie geändertoderergänztwurden,ein-
schließlichderVerträgeüberdenBeitrittdes KönigreichsDäne-
mark, Irlandsund des VereinigtenKönigreichsGroßbritannien
undNordirland,derRepublikGriechenlandsowiedesKönigreichs
Spanien und der Portugiesischen Republik zur Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaftund zur EuropäischenAtomgemein-
schaft,sowiefernerdesVertragsüberdieEuropäischeUnion,in
dänischer, deutscher, englischer, französischer, griechischer, iri-
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scher,italienischer,niederländischer,portugiesischerundspani-
scherSprache.
Die in finnischer,norwegischerundschwedischerSpracheabge-
taßtenWortlautedieserVerträgesinddieserAktebeigefügt.Die-
seWortlautesindgleichermaßenverbindlichwiedieWortlauteder
inAbsatz1genanntenVerträgeindenderzeitigenSprachen.

Artikel 177
Eine beglaubigteAbschriftder imArchivdes Generalsekreta-

riats desRatesderEuropäischenUnionhinterlegteninternationa-
lenÜbereinkünftewirddenRegierungenderneuenMitgliedstaa-
tenvomGeneralsekretärübermittelt.
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AnhangI
ListenachArtikel29 derBeitrittsakte

I. Außenbeziehungen

1. 37010509:Richtlinie70/509/EWGdesRatesvom27.Oktober1970überdieEinführungeinerGemeinsamenKreditversicherungs-
policefür mittel-und langfristigeAusfuhrgeschäftemitöffentlichenKäufern(ABl. Nr. L 254 vom23. 11. 1970,S. 1), geändert
durch: .
- 172B:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddie AnpassungenderVerträge—BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsund

desVereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3. 1972,S. 14)
- 179: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddie Anpassungender Verträge—BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.1291

vom19.11.1979,S. 17)
- 185: AkteüberdieBeitrittsbedingungendesBeitrittsunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsSpanienund

derPortugiesischenRepublik(ABl.Nr.L 302vom15.11.1985,S. 23).
In AnhangA werdenfolgendeEinträgein derFußnoteaufdererstenSeiteeingefügt:
„Österreich:RepublikÖsterreich,
Finnland: Valtiontakuukeskus/Statsgaranticentralen,
Norwegen: Garanti-InstituttetforEksportkreditt,
Schweden: Exportkreditnämden“.

2. 393R 3030:Verordnung(EWG)Nr.3030/93desRatesvom12.Oktober1993überdieGemeinsameEinfuhrregelungfürbestimmte
TextilwarenmitUrsprungin Drittländern(ABl.Nr. L 275vom8. 11.1993,S. 1),geändertdurch: -
- 393 R 3617:Verordnung(EG) Nr. 3617/93der Kommissionvom22. Dezember1993(ABl. Nr. L 328 vom29. 12. 1993,

S.22)
- 394R 0195:Verordnung(EG) Nr. 195/94derKommissionvom12.Januar 1994(ABl.Nr. L 29vom2. 2. 1994,S. 1).
In AnhangIll erhältArtikel28Absatz6 zweiterGedankenstrichfolgendeFassung:
„- zweiBuchstabenzur Bezeichnungdes BestimmungsmitgliedstaatsnachfolgendemCode:

AT =Österreich
BL = Benelux
DE = Deutschland
DK = Dänemark
EL = Griechenland
ES = Spanien
FI = Finnland
FR = Frankreich
GB = VereinigtesKönigreich
IE = Irland
IT = Italien
NO = Norwegen
PT = Portugal
SE = Schweden“

3. 37010510:Richtlinie70/510/EWGdesRatesvom27.Oktober1970überdieEinführungeinerGemeinsamenKreditversicherungs-
policefür mittel-und langfristigeAusfuhrgeschäftemitöffentlichenKäufern(ABl. Nr. L 254vom23. 11. 1970,S. 26),geändert
durch:
- 172B:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsund

desVereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3. 1972,S. 14)
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
In AnhangA werdenfolgendeEinträgein der FußnoteaufdererstenSeiteeingefügt:
„Österreich:RepublikÖsterreich,
Finnland: Valtiontakuukeskus/Statsgaranticentralen,
Norwegen: Garanti-InstituttetforEksportkreditt,
Schweden: Exportkreditnämden“.

4. 373D0391:Entscheidung73/391/EWGdesRatesvom3.Dezember1973überdieVerfahrenfürKonsultationundNotifizierungauf
demGebietder Kreditversicherung,der Bürgschaftenundder Finanzkredite(ABl. Nr. L 346com17. 12. 1973,S. 1),geändert
durch:
- 376D 0641:Entscheidung76/641/EWGdes Ratesvom27. Juli 1976(ABl.Nr. L 233vom16.8. 1976,S. 25)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
ImAnhangwirdinArtikel3 Absatz2 undArtikel10Absatz2 dieZahlenangabe„sechs“durch„acht“ersetzt.



Nr.42—TagderAusgabe:Bonn,den16.September1994 2055

393D 0112:Entscheidung939112/EWGdes Ratesvom14.Dezember1992(ABl.Nr. L 44vom22.2. 1993,S. 1).

ll. KapitalverkehrundWirtschafts-undWährungspolitik

a)
b)

362D 0405P 1064:Beschluß62/405/EWGdes Ratesvom2. April1962(ABl.Nr. 32vom30.4. 1962,S. 1064/62)
172B: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge—BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsund
des VereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27. 3. 1972,S. 14)
372D 0377:Beschluß72/377/EWGdes Ratesvom30.Oktober1972(ABl.Nr. L 257vom15.11.1972,S. 20)
376D 0332:Beschluß76/332/EWGdes Ratesvom25.März1976(ABl.Nr. L 84vom31.3. 1976,S. 56)
179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291
vom19.11.1979,S. 17)
185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitritt des KönigreichsSpanienund der
PortugiesischenRepublik(AB I. Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
In Artikel7 wirddieZahlenangabe„vierzehn“durch„achtzehn“ersetzt.
In Artikel10Absatz1wirddieZahlenangabe„vierzehn“durch„achtzehn“ersetzt.

„Anhang
Für dieausstehendenKapitalbeträgegeltengemäßArtikei1Absatz3 folgendePlafonds:

Mitgliedstaat MillionenECU % des Gesamtbetrags

Belgien 765 5,49
Dänemark 356 2,56
Deutschland 2 374 17,05
Griechenland 205 1,47
Spanien 990 7,11
Frankreich 2374 17,05
Irland 138 0,99
Italien 1582 11,36
Luxemburg 27 0,19
Niederlande 791 5,68
Norwegen 302 2,17
Österreich 475 3,41
Portugal 198 1,42
Finnland 302 2,17
Schweden 672 4,83
Vereinigtes Königreich 2374 17,05

Insgesamt 13925 100,00

ii. Wettbewerb

A. Ermächtigungsverordnungen

172B: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsund
des VereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3. 1972,S. 14)
179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291
vom19.11.1979,S.17)
185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
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Artikel4wirdwiefolgtgeändert:
— Absatz1wirddurchfolgendenUnterabsatzergänzt:

„Die vorstehendenUnterabsätzegeltenin gleicherWeise im Falle des BeitrittsÖsterreichs,Finnlands,Norwegensund
Schwedens.“

-— Absatz2 wirddurchfolgendenUnterabsatzergänzt:
„Absatz1 gilt für Vereinbarungenund aufeinanderabgestimmteVerhaltensweisen,die infolgedes BeitrittsÖsterreichs,
Finnlands,NorwegensundSchwedensindenAnwendungsbereichvonArtikel85Absatz1desVertragsfallenunddiegemäß
denArtikeln5und25derVerordnungNr.17innerhalbvonsechsMonatennachdemBeitrittangemeldetseinmüssen,nurdann,
wenndieseAnmeldunginnerhalbdiesesZeitraumserfolgtist.DieserAbsatzgiltnichtfür Vereinbarungenundaufeinander
abgestimmteVerhaltensweisen,diezumZeitpunktdesBeitrittsbereitsindenAnwendungsbereichdesArtikels53Absatz1des
EWR-Abkommensfallen.“

2. 371R 2821:Verordnung(EWG)Nr.2821/71desRatesvom20.Dezember1971überdieAnwendungvonArtikel85Absatz3des
VertragsaufGruppenvonVereinbarungen,BeschlüssenundaufeinanderabgestimmtenVerhaltensweisen(ABl. Nr. L 285vom
29. 12.1971,S. 46),geändertdurch:
- 372R 2743:Verordnung(EWG) Nr. 2743/72des Ratesvom19.Dezember1972(ABl.Nr. L 291vom28. 12.1972,S. 144)
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
Artikel4 wirddurchwiefolgtgeändert:
— Absatz1wirddurchfolgendenUnterabsatzergänzt:

„Die vorstehendenUnterabsätzegeltenin gleicherWeise im Falle des BeitrittsÖsterreichs,Finnlands,Norwegensund
Schwedens.“

-— Absatz2 wirddurchfolgendenUnterabsatzergänzt:
„Absatz1 gilt für Vereinbarungenund aufeinanderabgestimmteVerhaltensweisen,die infolgedes BeitrittsÖsterreichs,
Finnlands,NorwegensundSchwedensindenAnwendungsbereichvonArtikel85Absatz1desVertragsfallenunddiegemäß
denArtikeln5und25derVerordnungNr.17innerhalbvonsechsMonatennachdemBeitrittangemeldetseinmüssen,nurdann,
wenndieseAnmeldunginnerhalbdiesesZeitraumserfolgtist. DieserAbsatzgiltnichtfür Vereinbarungenundaufeinander
abgestimmteVerhaltensweisen,diezumZeitpunktdesBeitrittsbereitsindenAnwendungsbereichdesArtikels53Absatz1des
EWR-Abkommensfallen.“

3. 387R 3976:Verordnung(EWG) Nr. 3976/87des Ratesvom14.Dezember1987zur AnwendungvonArtikel85 Absatz3 des
Vertragesauf bestimmteGruppenvon Vereinbarungenund aufeinanderabgestimmteVerhaltensweisenim Luftverkehr(ABi.
Nr. L 374vom31. 12.1987,S. 9), geändertdurch:
- 390R 2344:Verordnung(EWG)Nr. 2344/90vom24. Juli 1990(ABl.Nr. L 217vom11.8. 1990,S. 15)
- 392R 2411:Verordnung(EWG) Nr.2411/92vom23. Juli 1992(ABl.Nr.L 240vom24.8. 1992,S. 19).

FolgenderArtikelwirdeingefügt:
„Artikel4a

DurcheineVerordnungnachArtikel2 kannfüreineninjenerVerordnungfestgelegtenZeitraumbestimmtwerden,daßdasVerbot
desArtikeis85Absatz1aufimZeitpunktdesBeitrittsbereitsbestehendeVereinbarungen,Beschlüsseundaufeinanderabgestimm-
te Verhaltensweisennichtanwendbarist,fürdieArtikel85Absatz1 infolgedes BeitrittsvonÖsterreich,Finnland,Norwegenund
Schwedeneigentlichgiltunddie die VoraussetzungendesArtikels85 Absatz3 nichterfüllen.DieserArtikelgiltjedochnichtfür
Vereinbarungen,Beschlüsseund aufeinanderabgestimmteVerhaltensweisen,die zum Zeitpunktdes Beitrittsbereitsin den
AnwendungsbereichdesArtikels53Absatz1des EWR-Abkommensfallen.“

4. 392R 0479:Verordnung(EWG) Nr.479/92des Ratesvom25. Februar1992überdieAnwendungdesArtikels85 Absatz3 des
Vertragesauf bestimmteGruppenvonVereinbarungen,BeschlüssenundaufeinanderabgestimmtenVerhaltensweisenzwischen
Schiffahrtsunternehmen(Konsortien)(ABl.Nr. L 55vom29.2. 1992,S. 3)
FolgenderArtikelwirdeingefügt:

, „Artikel3a
DurcheineVerordnungnachArtikel1kannfüreineninjenerVerordnungfestgelegtenZeitraumbestimmtwerden,daßdasVerbot

desArtikels85Absatz1aufimZeitpunktdesBeitrittsbereitsbestehendeVereinbarungen,Beschlüsseundaufeinanderabgestimm-
te Verhaltensweisennichtanwendbarist,fürdieArtikel85Absatz1 infolgedes BeitrittsvonÖsterreich,Finnland,Norwegenund
Schwedeneigentlichgiltunddie dieVoraussetzungendesArtikels85 Absatz3 nichterfüllen.DieserArtikelgiltjedochnichtfür
Vereinbarungen,Beschlüsseund aufeinanderabgestimmteVerhaltensweisen,die zum Zeitpunktdes Beitrittsbereitsin den
AnwendungsbereichdesArtikels53 Absatz1des EWR-Abkommensfallen.“

B. Verfahrensverordnungen
1. 362R 0017:VerordnungNr. 17des Ratesvom6. Februar1962—ErsteDurchführungsverordnungzu denArtikeln85und86des

Vertrags(ABl.Nr. 13vom21.2. 1962,S. 204/62),geändertdurch:
- 362R 0059:VerordnungNr.59 des Ratesvom3. Juli 1962(ABl.Nr. 58vom10.7. 1962,S. 1655/62)
- 363R 0118:VerordnungNr. 118/63/EWGdes Ratesvom5. November1963(ABl.Nr. 162vom7. 11.1963,S. 2696/63)
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- 371R 2822:Verordnung(EWG) Nr.2822/71des Ratesvom20. Dezember1971(ABl.Nr. L 285vom29. 12.1971,S. 49)
- 172B: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsund

desVereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3. 1972,S. 14)
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—BeitrittdesKönigreichs Spanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
Artikel25wirddurchfolgendenAbsatzergänzt:
„(6)DieAbsätze1 bis 4 geltenin gleicherWeise imFalledes BeitrittsÖsterreichs,Finnlands,NorwegensundSchwedens.Sie
geltenjedochnichtfürVereinbarungen,BeschlüsseundaufeinanderabgestimmteVerhaltensweisen,diezumZeitpunktdesBeitritts
bereitsindenAnwendungsbereichdesArtikels53Absatz1des EWR-Abkommensfallen.“

. 368R 1017:Verordnung(EWG) Nr. 1017/68des Ratesvom19.Juli 1968überdie AnwendungvonWettbewerbsregelnaufdem
Gebietdes Eisenbahn-,Straßen-undBinnenschiffsverkehrs(ABl.Nr. L 175vom23.7. 1968,S. 1),geändertdurch:
- 172B:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsund

desVereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABL. Nr. L 733vom27.3. 1972,S. 14)
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge-BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L292

vom19.11.1979,S. 17).
Artikel30
- Absatz3 wirddurchfolgendenUnterabsatzergänzt:

„DasVerbotdes Artikels85 Absatz1 des Vertragsgiltnichtfür Vereinbarungen,Beschlüsseundaufeinanderabgestimmte
Verhaltensweisen,die zumZeitpunktdes BeitrittsÖsterreichs,Finnlands,NorwegensundSchwedensbestandenund infolge
des BeitrittsindenAnwendungsbereichdesArtikels85Absatz1desVertragsfallen,sofemsie innerhalbvonsechsMonaten
nachdemZeitpunktdes Beitrittsso geändertwerden,daß sie den Bestimmungender Artikel4 und 5 dieserVerordnung
entsprechen.DieserUnterabsatzgiltjedochnichtfürVereinbarungen,BeschlüsseundaufeinanderabgestimmteVerhaltens-
weisen,die zumZeitpunktdes Beitrittsbereitsin denAnwendungsbereichdes Artikels53 Absatz 1 des EWR-Abkommens
fallen.“

. 386R 4056:Verordnung(EWG)Nr.4056/86desRatesvom22.Dezember1986überdieEinzelheitenderAnwendungderArtikel85
und86desVertragesaufdenSeeverkehr(ABl.Nr. L 378vom31. 12.1986,S. 4)
FolgenderArtikelwirdeingefügt:

„Artikel26a
Das Verbotdes Artikels85 Absatz 1 des Vertragsgilt nichtfür Vereinbarungen,Beschlüsseund aufeinanderabgestimmte

Verhaltensweisen,diezumZeitpunktdesBeitrittsÖsterreichs,Finnlands,NorwegensundSchwedensbestandenund infolgedes
BeitrittsindenAnwendungsbereichdesArtikels85Absatz1desVertragsfallen,sofemsie innerhalbvonsechsMonatennachdem
ZeitpunktdesBeitrittsso geändertwerden,daß sie denBestimmungenderArtikel3 bis6 dieserVerordnungentsprechen.Dieser
ArtikelgittjedochnichtfürVereinbarungen,BeschlüsseundaufeinanderabgestimmteVerhaltensweisen,die zumZeitpunktdes
BeitrittsbereitsindenAnwendungsbereichdesArtikels53Absatz1 des EWR-Abkommensfallen.“

. 389R 4064:Verordnung(EWG)Nr.4064/89desRatesvom21.Dezember1989überdieKontrollevonUntemehmenszusammen-
schlüssen(ABl.Nr.L 395vom30. 12.1989,S. 1,berichtigteTextfassungin ABl. Nr.L 257vom21.9.1990,S. 13)
Artikel25wirddurchfolgendenAbsatzergänzt:
„(3) Im Falle von Zusammenschlüssen,auf die diese Verordnungaufgrundeines BeitrittsAnwendungfindet,gilt stattdes
Zeitpunktsdes InkrafttretensdieserVerordnungderZeitpunktdesBeitritts.DiezweiteAltemativeinAbsatz2 giltin gleicherWeise
fürdieEröffnungeinesVerfahrensdurcheinefürdenWettbewerbzuständigeBehördedes neuenMitgliedstaatsoderdurchdie
EFTA-Überwachungsbehörde.“

C. Durchführungsverordnungen
.. 362R 0027:VerordnungNr.27derKommissionvom3.Mai1962- ErsteAusführungsverordnungzurVerordnungNr.17desRates
vom6. Februar1962(ABl.Nr. 35vom10.5. 1962,S. 1118/62),geändertdurch:
- 375R 1699:Verordnung(EWG) Nr. 1699/75derKommissionvom2. Juli 1975(ABl.Nr. L 172vom3. 7. 1975,S. 11)
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 385R 2526:Verordnung(EWG) Nr. 2526/85derKommissionvom5. August1985(ABl.Nr. L 240vom7. 9. 1985,S. 1)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 393R 3666:Verordnung(EG) Nr.3666/93derKommissionvom15.Dezember1993(ABl.Nr. L 336vom31.12.1993,S. 1).
In Artikel2 Absatz1wird„infünfzehnfacherAusfertigung“ersetztdurch:„inneunzehnfacherAusfertigung“.

. 369R 1629:Verordnung(EWG)Nr. 1629/69derKommissionvom8. August1969überForm,InhaltundandereEinzelheitender
BeschwerdennachArtikel10,derAnträgenachArtikel12undderAnmeldungennachArtikel14Absatz1derVerordnung(EWG)
Nr. 1017/68des Rates(ABl.Nr. L 209vom21.8. 1969,S. 1),geändertdurch:
- 393 R 3666:Verordnung(EG) Nr. 3666/93der Kommissionvom 15. Dezember1993(ABl. Nr. L 336 vom31. 12. 1993,

S. 1).
In Artikel3 Absatz5 wird„infünfzehnfacherAusfertigung“ersetztdurch„inneunzehnfacherAusfertigung“.



2058 Bundesgesetzblatt,Jahrgang1994,TeilIl

3. 388R 4260:Verordnung(EWG)Nr.4260/88derKommissionvom16.Dezember1988überdieMitteilungen,Beschwerden,Anträge
sowieüberdieAnhörunggemäßder Verordnung(EWG) Nr. 4056/86des Ratesüberdie EinzelheitenderAnwendungvonden
Artikeln85 und86desVertragesaufdenSeeverkehr(ABl.Nr. L 376vom31. 12.1988,S. 1),geändertdurch:
- 393 R 3666:Verordnung(EG) Nr. 3666/93der Kommissionvom 15. Dezember1993(ABl. Nr. L 336 vom31. 12. 1993,

8.1).
In Artikel4 Absatz4 wird„infünfzehnfacherAusfertigung“ersetztdurch„inneunzehnfacherAusfertigung“.

4. 388R 4261:Verordnung(EWG)Nr.4261/88derKommissionvom16.Dezember1988überdieBeschwerden,Anträgesowieüber
dieAnhörunggemäßderVerordnung(EWG)Nr.3975/87desRatesüberdieEinzelheitenderAnwendungderWettbewerbsregeln
auf Luftfahrtuntermehmen(ABl.Nr. L 376vom31. 12.1988,S. 10),geändertdurch:
- 393R 3666:Verordnung(EG) Nr. 3666/93derKommissionvom15.Dezember1993(ABl.Nr. L 336vom31.12.1993,S. 1).
In Artikel3 Absatz4 wird„infünfzehnfacherAusfertigung“ersetztdurch„inneunzehnfacherAusfertigung“.

5. 390R 2367:Verordnung(EWG)Nr.2367/90derKommissionvom25.Juli 1990überdieAnmeldungen,überdieFristensowieüber
dieAnhörunggemäßderVerordnung(EWG) Nr. 4064/89des Ratesüberdie Kontrollevon Unternehmenszusammenschlüssen
(ABI.Nr. L 219vom14.8. 1990,S. 5), geändertdurch:
- 393 R 3666:Verordnung(EG) Nr. 3666/93der Kommissionvom 15. Dezember1993(ABl. Nr. L 336 vom31. 12. 1993,

S. 1).
In Artikel2 Absatz2 wird„ineinundzwanzigfacher“ersetztdurch„infünfundzwanzigfacher“und„insechzehnfacherAusfertigung“
durch„inzwanzigfacherAusfertigung“.

D. Gruppenfreisteliungsverordnungen

1. 383R 1983:Verordnung(EWG)Nr. 1983/83derKommissionvom22.Juni 1983überdieAnwendungvonArtikel85Absatz3 des
VertragsaufGruppenvonAlleinvertriebsvereinbarungen(ABl.Nr. L 173vom30.6. 1983,S. 1),geändertdurch:
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).

FolgenderArtikelwirdeingefügt:
„Artikel 7a

Das Verbotdes Artikels85 Absatz1 des VertragsgiltnichtfürVereinbarungen,die zumZeitpunktdes BeitrittsÖsterreichs,
Finnlands,NorwegensundSchwedensbestandenundinfolgedesBeitrittsindenAnwendungsbereichdesArtikels85Absatz1des
Vertragesfallen,sofernsie innerhalbvon sechsMonatennachdemZeitpunktdes Beitrittsso geändertwerden,daß sie den
BestimmungendieserVerordnungentsprechen.DieserArtikelgiltjedochnichtfürVereinbarungen,diezumZeitpunktdesBeitritts
bereitsindenAnwendungsbereichdesArtikels53Absatz1des EWR-Abkommensfallen.“

2. 383R 1984:Verordnung(EWG)Nr. 1984/83derKommissionvom22.Juni 1983überdieAnwendungvonArtikel85Absatz3des
VertragesaufGruppenvonAlleinbezugsvereinbarungen(ABl.Nr. L 173vom30.6. 1983,S. 5), geändertdurch:
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).

FolgenderArtikelwirdeingefügt:
„Artikel15a

Das Verbotdes Artikels85 Absatz1 des Vertragsgiltnichtfür Vereinbarungen,die zumZeitpunktdes BeitrittsÖsterreichs,
Finnlands,NorwegensundSchwedensbestandenundinfolgedesBeitrittsindenAnwendungsbereichdesArtikels85Absatz1des
Vertragesfallen,sofernsie innerhalbvon sechs MonatennachdemZeitpunktdes Beitrittsso geändertwerden,daf3sie den
BestimmungendieserVerordnungentsprechen.DieserArtikelgiltjedochnichtfürVereinbarungen,diezumZeitpunktdesBeitritts
bereitsin denAnwendungsbereichdes Artikels53Absatz1des EWR-Abkommensfallen.“

3. 384R 2349:Verordnung(EWG)Nr.2349/84derKommissionvom23.Juli 1984überdieAnwendungvonArtikel85Absatz3 des
VertragsaufGruppenvonPatentlizenzvereinbarungen(ABI.Nr. L 219vom16.8. 1984,S. 15),geändertdurch:
—-185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)

- 393R 0151:Verordnung(EWG) Nr. 151/93derKommissionvom23.Dezember1992(ABl.Nr. L 21vom29. 1. 1993,S. 8).
DemArtikel8 wirdfolgenderAbsatzhinzugefügt:
„(4)DieArtikel6 und7 geltenentsprechendfürVereinbarungen,die infolgedesBeitrittsÖsterreichs,Finnlands,Norwegensund
SchwedensunterArtikel85 des Vertragesfallen,mitderMaßgabe,daß das Datum„13.März 1962“durchdenZeitpunktdes
BeitrittsunddieDaten„1.Februar1963“,„1.Januar 1967“und„1.April1985“durchdenZeitpunktsechsMonatenachdemBeitritt
ersetztwerden.DieAbänderungdieserVereinbarungennachArtikel7 brauchtderKommissionnichtmitgeteiltzuwerden.Dieser
Absatzgiltjedochnichtfür Vereinbarungen,die zumZeitpunktdes Beitrittsbereitsin denAnwendungsbereichdes Artikels53
Absatz1desEWR-Abkommensfallen.“

4. 385R 0123:Verordnung(EWG)Nr.123/85derKommissionvom12.Dezember1984überdieAnwendungvonArtikel85Absatz3
desVertragesaufGruppenvonVertriebs-undKundendienst-vereinbarungenüberKraftfahrzeuge(ABi.Nr.L 15vom18.1.1985,
S. 16),geändertdurch:
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

Portugiesischen Republik (ABl. Nr. L 302 vom 15. 11. 1985, S. 23).
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DemArtikel9 wirdfolgenderAbsatzhinzugefügt:
„(4)DieArtikel7 und8 geltenentsprechendfürVereinbarungen,die infolgedesBeitrittsÖsterreichs,Finnlands,Norwegensund
SchwedensunterArtikel85 des Vertragesfallen,mitderMaßgabe,daß das Datum„13.März 1962“durchdenZeitpunktdes
BeitrittsunddieDaten„1.Februar1963“,„1.Januar 1967“und„1.Oktober1985"durchdenZeitpunktsechsMonatenachdem
Beitrittersetztwerden.DieAbänderungdieserVereinbarungennachArtikel7 brauchtderKommissionnichtmitgeteiltzuwerden.
Dieser Absatzgilt jedochnichtfür Vereinbarungen,die zum Zeitpunktdes Beitrittsbereitsin den Anwendungsbereichdes
Artikels53Absatz1 des EWR-Abkommensfallen.“
385R 0417:Verordnung(EWG)Nr.417/85derKommissionvom19.Dezember1984überdieAnwendungvonArtikel85Absatz3
des VertragesaufGruppenvonSpezialisierungsvereinbarungen(ABl.Nr. L 53vom22.2. 1985,S. 1),geändertdurch:
—185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)

- 393R 0151:Verordnung(EWG) Nr. 151/93derKommissionvom23.Dezember1992(ABI.Nr. L 21 vom29.1. 1993,S. 8).
DemArtikel9awirdfolgenderAbsatzhinzugefügt:
„DervorstehendeAbsatzgiltentsprechendfürdieVereinbarungen,dieinfolgedesBeitrittsÖsterreichs,Finnlands,Norwegensund
SchwedensunterArtikel85 desVertragesfallen,mitderMaßgabe,daß die angegebenenZeitpunktedurchdenZeitpunktdes
BeitrittsdieserLänderbzw.durchdenZeitpunktsechsMonatenachdemBeitrittersetztwerden.DieserAbsatzgiltjedochnichtfür
Vereinbarungen,diezumZeitpunktdesBeitrittsbereitsindenAnwendungsbereichdesArtikeis53Absatz1desEWR-Abkommens
fallen.“
385R 0418:Verordnung(EWG)Nr.418/85derKommissionvom19.Dezember1984überdieAnwendungvonArtikel85Absatz3
desVertragesaufGruppenvonVereinbarungenüberForschungundEntwicklung(ABl.Nr.L 53vom22.2. 1985,S. 5),geändert
durch:
—185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr.L 302vom15.11.1985,$. 23)

- 393R 0151:Verordnung(EWG)Nr. 151/93derKommissionvom23.Dezember1992(ABl.Nr. L 21vom29. 1. 1993,S. 8).
DemArtikel11wirdfolgenderAbsatzhinzugefügt:
„(7)Die Absätze 1, 2 und 3 geltenentsprechendfür die Vereinbarungen,die infolgedes BeitrittsÖsterreichs,Finnlands,
NorwegensundSchwedensunterArtikel85desVertragesfallen,mitderMaßgabe,daß das Datum„13.März 1962“durchden
Zeitpunktdes Beitrittsunddie Daten„1.Februar1963“,„i. Januar 1967“,„1.März 1985“und„1.September1985“durchden
ZeitpunktsechsMonatenachdemBeitrittersetztwerden.Die AbänderungdieserVereinbarungennachAbsatz3 brauchtder
Kommissionnichtmitgeteiltzuwerden.DieserAbsatzgiltjedochnichtfürVereinbarungen,diezumZeitpunktdesBeitrittsbereitsin
denAnwendungsbereichdesArtikels53Absatz1des EWR-Abkommensfallen.“

desVertragsaufGruppenvonFranchisevereinbarungen(ABl.Nr. L 359vom28. 12.1988,$. 46)
FolgenderArtikelwirdeingefügt:

„Artikel8a
Das Verbotdes Artikels85 Absatz 1 des Vertragsgilt nichtfür Franchisevereinbarungen,die zumZeitpunktdes Beitritts

Österreichs,Finnlands,NorwegensundSchwedensbestandenundinfolgedesBeitrittsindenAnwendungsbereichdesArtikels85
Absatz1desVertragsfallen,sofernsieinnerhalbvonsechsMonatennachdemZeitpunktdesBeitrittssogeändertwerden,daßsie
denBestimmungendieserVerordnungentsprechen.DieserArtikelgiltjedochnichtfürVereinbarungen,die zumZeitpunktdes
Beitrittsbereitsin denAnwendungsbereichdesArtikels53Absatz1des EWR-Abkommensfallen.“
389R 0556:Verordnung(EWG)Nr.556/89derKommissionvom30.November1988überdieAnwendungvonArtikel85Absatz3
desVertragesaufGruppenvonKnow-how-Vereinbarungen(ABl.Nr. L 61vom4. 3. 1989,S. 1),geändertdurch:
- 393R 0151:Verordnung(EWG) Nr. 151/93derKommissionvom23.Dezember1992(ABl.Nr. L 21vom29. 1. 1993,S. 8).
DemArtikel10wirdfolgenderAbsatzhinzugefügt:
„(4)DieArtikel8 und9 geltenentsprechendfürVereinbarungen,die infolgedesBeitrittsÖsterreichs,Finnlands,Norwegensund
SchwedensunterArtikel85 des Vertragesfallen,mitder Maßgabe,daß das Datum„13.März 1962“durchdenZeitpunktdes
BeitrittsunddieDaten„1.Februar1963"und„1.Januar 1967*durchdenZeitpunktsechsMonatenachdemBeitrittersetztwerden.
DieAbänderungdieserVereinbarungennachArtikel9brauchtderKommissionnichtmitgeteiltzuwerden.DieserAbsatzgiltjedoch
nichtfür Vereinbarungen,die zum Zeitpunktdes Beitrittsbereitsin den Anwendungsbereichdes Artikels53 Absatz 1 des
EWR-Abkommensfallen.“
392R 3932:Verordnung(EWG)Nr.3932/92derKommissionvom21.Dezember1992überdieAnwendungvonArtikel85Absatz3
EWG-VertragaufbestimmteGruppenvonVereinbarungen,BeschlüssenundaufeinanderabgestimmtenVerhaltensweisen(ABl.
Nr.L 398vom31.12.1992,S. 7)
DemArtikel20wirdfolgenderAbsatzhinzugefügt:
„(4)DieArtikel18und19geltenentsprechendfürVereinbarungen,die infolgedes BeitrittsÖsterreichs,Finnlands,Norwegens
undSchwedensunterArtikel85desVertragesfallen,mitderMaßgabe,daßdasDatum„13.März1962“durchdenZeitpunktdes
BeitrittsunddieDaten„1.Februar1963“,„1.Januar 1967”,„31.Dezember1993”und„1.April1994“durchdenZeitpunktsechs
MonatenachdemBeitrittersetztwerden.Die ÄnderungdieserVereinbarungennachArtikel15 brauchtder Kommissionnicht
mitgeteiltzuwerden.DieserAbsatzgiltjedochnichtfürVereinbarungen,diezumZeitpunktdesBeitrittsbereitsindenAnwendungs-
bereichdesArtikels53Absatz1des EWR-Abkommensfallen.“
393 R 1617:Verordnung(EWG) Nr. 1617/93der Kommissionvom25. Juni 1993zur Anwendungvon Artikel85 Absatz 3
EWG-Vertragauf Gruppenvon Vereinbarungen,BeschlüssenundaufeinanderabgestimmtenVerhaltensweisenbetreffenddie
gemeinsamePlanungund Koordinierungvon Flugplänen,dengemeinsamenBetriebvon Flugdiensten,Tarifkonsultationenim
Personen-undFrachtlinienverkehrsowiedieZuweisungvonZeitnischenauf Flughäfen(ABl.Nr. L 155vom26.6.1993,S. 18)



FolgenderArtikelwirdeingefügt:
„Artikel6a

Das Verbotdes Artikels85 Absatz 1 des Vertragsgiltnichtfür Vereinbarungen,Beschlüsseundaufeinanderabgestimmte
Verhaltensweisen,diezumZeitpunktdesBeitrittsÖsterreichs,Finnlands,NorwegensundSchwedensbestandenundinfolgedes
BeitrittsindenAnwendungsbereichdesArtikels85Absatz1desVertragsfallen,sofernsieinnerhalbvonsechsMonatennachdem
ZeitpunktdesBeitrittsso geändertwerden,daßsiedenBestimmungendieserVerordnungentsprechen.DieserArtikelgiltjedoch
nichtfürVereinbarungen,BeschlüsseundaufeinanderabgestimmteVerhaltensweisen,diezumZeitpunktdes Beitrittsbereitsin
denAnwendungsbereichdes Artikels53Absatz1des EWR-Abkommensfallen.“
393R 3652:Verordnung(EWG)Nr.3652/93derKommissionvom22.Dezember1993zurAnwendungvonArtikel85Absatz3des
VertragsaufbestimmteGruppenvonVereinbarungenzwischenUntemehmenübercomputergesteuerteBuchungssystemefürden
Luftverkehr(ABl.Nr.L 333vom31.12.1993,S. 37)
FolgenderArtikelwirdeingefügt:

„Artikel14a
Das Verbotdes Artikels85 Absatz1 des VertragsgiltnichtfürVereinbarungen,die zumZeitpunktdes BeitrittsÖsterreichs,

Finnlands,NorwegensundSchwedensbestandenundinfolgedesBeitrittsindenAnwendungsbereichdesArtikels85Absatz1des
Vertragsfallen,sofernsie innerhalbvon sechs MonatennachdemZeitpunktdes Beitrittsso geändertwerden,daß sie den
BestimmungendieserVerordnungentsprechen.DieserArtikelgiltjedochnichtfürVereinbarungen,diezumZeitpunktdesBeitritts
bereitsindenAnwendungsbereichdesArtikels53Absatz1des EWR-Abkommensfallen.“

IV.Sozialpolitik
A. SozialeSicherheit

Arbeitnehmerund Selbständigesowie deren Familienangehörige,die innerhalbder Gemeinschaftzu- und abwandern(ABi.
Nr.L 149vom5.7. 1971,S. 2),geändertundaktualisiertdurch:
- 383R 2001:Verordnung(EWG)Nr.2001/83desRatesvom2.Juni 1983(ABl.Nr.L 230vom22.8.1983,S.6)
undnachfolgendgeändertdurch:
- 385R 1660:Verordnung(EWG) Nr. 1660/85des Ratesvom13.Juni 1985(ABl.Nr. L 160vom20.6. 1985,S. 1)
- 385R 1661:Verordnung(EWG)Nr.1661/85desRatesvom13.Juni 1985(ABl.Nr.L 160vom20.6.1985,S. 7)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr.L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 386R 3811:Verordnung(EWG)Nr. 3811/86des Ratesvom11.Dezember1986(ABl.Nr. L 355vom16.12.1986,S. 5)
- 389R 1305:Verordnung(EWG)Nr.1305/89desRatesvom11.Mai1989(ABl.Nr.L 131vom13.5.1989,S. 1)
- 389R 2332:Verordnung(EWG)Nr.2332/89desRatesvom18.Juli 1989(ABl.Nr.L 224vom2.8. 1989,S. 1)
- 389R 3427:Verordnung(EWG)Nr. 3427/89des Ratesvom30.Oktober1989(ABl.Nr. L 331vom16.11.1989,S. 1)
- 391R 2195:Verordnung(EWG)Nr.2195/91desRatesvom25.Juni1991(ABl.Nr.L 206vom29.7. 1991,S. 2)
- 392R 1247:Verordnung(EWG)Nr.1247/92desRatesvom30.April1992(ABl.Nr.L 136vom19.5.1992,S. 1)
- 392R 1248:Verordnung(EWG)Nr.1248/92desRatesvom30.April1992(ABl.Nr.L 136vom19.5.1992,S. 7)
- 392R 1249:Verordnung(EWG)Nr.1249/92desRatesvom30.April1992(ABl.Nr.L 136vom19.5. 1992,S.28)
- 393R 1945:Verordnung(EWG)Nr.1945/93desRatesvom30.Juni1993(ABl.Nr.L 181vom23.7. 1993,S. 1).

a) InArtikel82Absatz1wirddieZahl„72“durch„96“ersetzt.
b) AnhangI AbschnittI „Arbeitnehmerund/oderSelbständige(Artikel1BuchstabeaZifferiiundiliderVerordnung)“wirdwie

folgtgeändert:
i) NachdemEintragunterderÜberschrift„J. Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:

„K. Norwegen
Als ArbeitnehmeroderSeibständigerimSinnevomArtikel1 Buchstabea Zifferii derVerordnunggiltjede
Person,dieArbeitnehmeroderSeibständigerimSinnedesGesetzesübernationaleVersicherungenist.

L. Österreich
Gegenstandslos“.

ü) DieBuchstabennumerierungder Überschrift„Portugal“wirdvon„K“in „M“undderÜberschrift„VereinigtesKönig-
reich“von„L“in„P“geändert.

ii) NachdemEintragunterderÜberschrift„M.Portugal“wirdfolgendeseingefügt:
„N. Finnland

Als ArbeitnehmeroderSelbständigerimSinnevonArtikel1 Buchstabea Zifferii derVerordnunggiltjede
Person,dieArbeitnehmeroderSelbständigerimSinneder Rechtsvorschriftenüberdas Systemderberufli-
chenRentenist.



c)
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©. Schweden
Als ArbeitnehmeroderSelbständigerimSinnevonArtikel1 Buchstabea Zifferii derVerordnunggiltjede
Person,dieArbeitnehmeroderSelbständigerimSinnederRechtsvorschriftenüberdieArbeitsunfallversiche-
rungist.“

AnhangI AbschnittII „Familienangehörige(Artikel1 Buchstabef zweiterSatzderVerordnung)wirdwiefolgtgeändert:
i) NachdemEintragunterderÜberschrift„J. Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:

„K. Norwegen
FürdieFeststellungdesAnspruchsaufSachleistungennachTitelIll Kapitel1derVerordnungbezeichnetder
Ausdruck„Familienangehöriger“denEhegattenoderein Kindunter25 Jahren.

L. Österreich
Gegenstandslos“.

ii) Die Buchstabennumerierungder Überschrift„Portugal“wirdvon„K“in „M“undder Überschrift„VereinigtesKönig-
reich“von„L"in „P“geändert.

ii) NachdemEintragunterderÜberschrift„M.Portugal“wirdfolgendeseingefügt:
„N. Finnland

FürdieFeststellungdesAnspruchsaufSachleistungennachTitelIl!Kapitel1derVerordnungbezeichnetder
Ausdruck„Familienangehöriger“denEhegattenodereinKindimSinnedesGesetzesüberdieKrankenversi-
cherung.

O. Schweden
FürdieFeststellungdesAnspruchsaufSachleistungennachTitelIll Kapitel1derVerordnungbezeichnetder
Ausdruck„Familienangehöriger“denEhegattenoderein Kindunter18Jahren.“

AnhangII AbschnittI „Sondersystemefür Selbständige,die nachArtikel1 Buchstabej vierterUnterabsatznichtin den
GeltungsbereichderVerordnungfallen“wirdwiefolgtgeändert:
i) NachdemEintragunterderÜberschrift„J. Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:

„K. Norwegen
Gegenstandslos

L. Österreich
DiefürÄrzte,Tierärzte,Rechtsanwälte,undZiviltechnikererrichtetenVersicherungs-undVersorgungswerke,
einschließlichFürsorgeeinrichtungenunddieerweiterteHonorarverteilung.“

ü) Die Buchstabennumerierungder Überschrift„Portugal“wirdvon„K“in „M“undder Überschrift„VereinigtesKönig-
reich“von„M“in „P“geändert.

ii) NachdemEintragunterderÜberschrift„M.Portugal“wirdfolgendeseingefügt:
„N. Finnland

Gegenstandslos
O. Schweden

Gegenstandslos“.
Anhang II AbschnittIl „BesondereGeburtsbeihilfen,die nach Artikel1 Buchstabeu nicht in den Geltungsbereichder
Verordnungfallen“wirdwiefolgtgeändert:
i) NachdemEintragunterderÜberschrift„J. Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:

„K. Norwegen
Pauschale,zahlbar,bei GeburteinesKindes,gemäßnorwegischemVersicherungsgesetz“

L. Österreich
DerallgemeineTeil derGeburtenbeihilfe“.

i) DieBuchstabennumerierungderÜberschriften„Portugal“wirdvon„K“in „M“undderÜberschrift„Vereinigtes
Königreich“ von „L* in „P“ geändert.

ii) NachdemEintragunterderÜberschrift„M.Portugal“wirdfolgendeseingefügt:
„N. Finnland

Die Mutterschaftsbeihilfeninsgesamtoderdie pauschaleMutterschaftsbeihilfegemäßGesetzüberMutter-
schaftsbeihilfe

O. Schweden
Keine.

Anhang II AbschnittIll „BeitragsunabhängigeSonderleistungenim Sinne von Artikel4 Absatz 2 b, die nicht in den
GeltungsbereichderVerordnungfallen“wirdwiefolgtgeändert:
i) NachdemEintragunterderÜberschrift„J. Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:

„K. Norwegen
Keine
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Österreich
DieaufgrundderRechtsvorschriftenderBundesländeranBehinderteundpflegebedürftigePersonengewähr-
tenLeistungen“.

„N. Finnland
Keine
Schweden
Keine*.

„K. Norwegen
a) GrundbeihilfeundPflegebeihilfegemäßArtikel8Absatz2 desnorwegischenVersicherungsgesetzesvom

17.Juni 1966Nr.12zurDeckungaußerordentlicherAusgabenfürbesondereBetreuung,PflegeoderHilfe
im Haushaltaufgrundder Behinderung,mit Ausnahmeder Fälle, in denen der BegünstigteAlters-,
Behinderten-oderWitwenrentevondernorwegischenVersicherungskasseerhält.

b) GarantierteMindestzusatzrentefürPersonenmiteinerangeborenenodereinerimKindesaltererworbenen
BehinderunggemäßArtikel7 Absatz3 undArtikel8 Absatz4 desnorwegischenVersicherungsgesetzes
vom17.Juni 1966Nr. 12.

c) Kinderbetreuungs-undErziehungsbeihilfefürWitwengemäßArtikel10Absätze2und3desnorwegischen
Versicherungsgesetzesvom17.Juni 1966Nr. 12.

Österreich
a) Ausgleichszulage(Bundesgesetzvom 9. September1955überdie AllgemeineSozialversicherung-

ASVG, Bundesgesetzvom 11. Oktober 1978über die Sozialversicherungder in der gewerblichen
WirtschaftselbständigErwerbstätigen-—GSVG und Bundesgesetzvom 11. Oktober1978über die
Sozialversicherungder inderLand-undForstwirtschaftselbständigErwerbstätigen- BSVG).

b) PflegegeldnachdemBundespflegegeldgesetzmitAusnahmevonPfiegegeld,dasvoneinemTrägerder
Unfaliversicherungin Fällengewährtwird,indenendieBehinderungdurcheinenArbeitsunfallodereine
Berufskrankheitverursachtwurde.“

„N. Finnland
a) Kinderbetreuungsbeihilfe(GesetzüberdieKinderbetreuungsbeihilfe,444/69)
b) Behindertenbeihilfe(Gesetzüberdie Behindertenbeihilfe,124/88)
c) WohngeldfürRentner(GesetzüberdasWohngeldfürRentner,591/78)
d) Grundarbeitsiosengeld(GesetzüberdasArbeitsiosengeld,602/84)fürPersonen,diedieentsprechenden

VoraussetzungenfürdieGewährungeineseinkommensabhängigenArbeitslosengeldsnichterfüllen
Schweden
a) StädtischesWohngeldals ZulagezurGrundrente(Gesetz1962:392,neuveröffentlicht1976:1014)
b) Behindertenbeihilfen,dienichtanRentenberechtigtegezahltwerden(Gesetz1962:381,neuveröffentlicht

1982:120)
c) PflegebeihilfefürbehinderteKinder(Gesetz1962:381,neuveröffentlicht1982:120)“.

Belgien-Norwegen
Gegenstandslos
Belgien-Österreich
a) Artikel4 desAbkommensvom4. April1977übersozialeSicherheitinbezugaufPersonen,die ineinem

Drittstaatwohnen
b) NummerIll des Schiußprotokoliszu obengenanntemAbkommenin bezugauf Personen,die in einem

Drittstaatwohnen“.

Belgien-Finnland
Gegenstandslos
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Beigien-Schweden
Gegenstandslos“.

Dänemark-Deutschland“
Dänemark-Spanien“
Dänemark-Frankreich“
Dänemark-Griechenland*
Dänemark-Irland*“
Dänemark-ltalien“
Dänemark-Luxemburg“
Dänemark-Niederlande*.

Dänemark-Norwegen
Artikel10des NordischenAbkommensvom15.Juni 1992übersozialeSicherheit
Dänemark-Österreich
a) Artikel4 desAbkommensvom16.Juni 1987übersozialeSicherheitinbezugaufPersonen,die ineinem

Drittstaatwohnen.
b) NummerI des Schlußprotokoliszu obengenanntemAbkommenin bezugauf Personen,die in einem

Drittstaatwohnen“,

Dänemark-Finnland
Artikel10des NordischenAbkommensvom15.Juni 1992übersozialeSicherheit
Dänemark-Schweden
Artikel10des NordischenAbkommensvom15.Juni 1992übersozialeSicherheit“.

„30. Deutschland-Spanien“
„31. Deutschland-Frankreich“
„32. Deutschland-Griechenland*
„33. Deutschland-Irland“
„34. Deutschland-italien“
„35. Deutschland-Luxemburg“
„36. Deutschland-Niederlande“.
NachdemEintragunterderÜberschrift„36.Deutschland-Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„37. _Deutschland-Norwegen

Gegenstandslos
38. Deutschland-Österreich

a) Artikel41desAbkommensvom22.Dezember1966übersozialeSicherheit,geändertdurchdieZusatzab-
kommenNr. 1 vom10.April1969,Nr.2 vom29.März 1974undNr. 3 vom29.August1980

b) Ziffer3 Buchstabenc undd, Ziffer17, Ziffer20 Buchstabea undZiffer21 des Schlußprotokollszu
obengenanntemAbkommen

c) Artikel3 des obengenanntenAbkommensin bezugaufPersonen,die ineinemDrittstaatwohnen
d) Ziffer3 Buchstabeg desSchlußprotokoliszu obengenanntemAbkommenin bezugaufPersonen,die in

einemDrittstaatwohnen
e) Artikel4 Absatz1desobengenanntenAbkommensinbezugaufdiedeutschenRechtsvorschriften,nach

denenUnfälle(undBerufskrankheiten),dieaußerhalbdes HoheitsgebietesderBundesrepublikDeutsch-
landeingetretensind,sowieZeiten,dieaußerhalbdiesesHoheitsgebieteszurückgelegtwerden,keinen
Anspruchauf Leistungenbegründen,bzw.einensolchenAnspruchnurunterbestimmtenBedingungen
begründen,wenndie BerechtigtenihrenWohnsitzaußerhalbdes Hoheitsgebietesder Bundesrepublik
Deutschlandhaben,undzwarin Fällen,in denen:
i) dieLeistungenam1.Januar 1994bereitserbrachtwerdenodererbrachtwerdenkönnten,
ii) diebetreffendePersonvordem1.Januar1994ihrengewöhnlichenAufenthaltinÖsterreichgenom-

men hat und die Leistungaus der Renten-und Unfallversicherungbis zum 31. Dezember1994
beginnt.
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f) Ziffer19BuchstabebdesSchlußprotokollszuobengenanntemAbkommen.BeiderAnwendungvonZiffer
3 Buchstabec dieserBestimmungdarfdervomzuständigenTrägeranzurechnendeBetragdenBetrag
nichtübersteigen,deraufdievon ihmzu entschädigendenentsprechendenZeitenentfällt.

9) Artikel2 desZusatzabkommensNr. 1 vom10.April1969zu obengenanntemAbkommen
h) Artikel1Absatz5 undArtikel8 desAbkommensvom19.Juli 1978überdieArbeitsiosenversicherung
i) Ziffer10des Schlußprotokollszu obengenanntemAbkommen“.

DieNumerierungderÜberschrift„Deutschland-Portugal“wirdvon„29“in „39“geändertundfolgendeseingefügt:
„40. Deutschland-Finnland

a) Artikel4 desAbkommensvom23.April1979übersozialeSicherheit
b) Nummer9 Buchstabea desSchlußprotokollszu obengenanntemAbkommen

41. Deutschland-Schweden
a) Artikel4 Absatz2 desAbkommensvom27. Februar1976übersozialeSicherheit
b) Nummer8 Buchstabea desSchlußprotokollszu obengenanntemAbkommen“.

Die Numerierungder Überschrift„Deutschland-VereinigtesKönigreich“wird von „30“in „42“geändertund die
nachfolgendenÜberschriftenwerdenwiefolgtumnumeriert:
„43. Spanien-Frankreich“
„44. Spanien-Griechenland“
„45. Spanien-Irland“
„46. Spanien-Italien“
„47. Spanien-Luxemburg“
„48. Spanien-Niederlande“.

NachdemEintragunterderÜberschrift„48.Spanien-Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„49. Spanien-Norwegen

Gegenstandslos
50. Spanien-Österreich

a) Artikel4 des Abkommensvom6. November1981übersozialeSicherheitin bezugaufPersonen,die in
einemDrittstaatwohnen

b) NummerHides Schlußprotokollszu obengenanntemAbkommenin bezugauf Personen,die in einem
Drittstaatwohnen“.

Die NumerierungderÜberschrift„Spanien-Portugal“wirdvon„37“in „51“geändertundfolgendeseingefügt:
„52. Spanien-Finnland

Artikel5 Absatz2 desAbkommensvom19.Dezember1985übersozialeSicherheit
53. Spanien-Schweden

Artikel5 Absatz2 undArtikel16des Abkommensvom29.Juni 1987übersozialeSicherheit“.

DieNumerierungderÜberschrift„Spanien-VereinigtesKönigreich“wirdvon„38“in„54“geändertunddienachfolgen-
denÜberschriftenwerdenwiefolgtumnumeriert:
„55. Frankreich-Griechenland“
„56. Frankreich-Irland“
„57. Frankreich-Italien“
„58. Frankreich-Luxemburg“
„59. Frankreich-Niederlande“.

Nachdem EintragunterderÜberschrift„59.Frankreich-Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„60. Frankreich-Norwegen

Keine
61. Frankreich-Österreich

Keine“.

DieNumerierungderÜberschrift„Frankreich-Portugal“wirdvon„44“in „62“geändertundfolgendeseingefügt:
„63. Frankreich-Finnland

Keine
64. Frankreich-Schweden

Keine“.
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DieNumerierungderÜberschrift„Frankreich-VereinigtesKönigreich"wirdvon„45“in„65“geändertunddienachfol-
gendenÜberschriftenwerdenwiefolgtumnumeriert:
„66. _Griechenland-Irland“
„67. Griechenland-Italien“
„68. _Griechenland-Luxemburg“
„69. _Griechenland-Niederlande“.
NachdemEintragunterderÜberschrift„69.Griechenland-Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„70. _Griechenland-Norwegen

Artikel16Absatz5 des Abkommensvom12.Juni 1980übersozialeSicherheit
71. Griechenland-Österreich

a) Artikel4 desAbkommensvom14.Dezember1979übersozialeSicherheit,geändertdurchdasZusatzab-
kommen vom 21. Mai 1986 in bezug auf Personen, die in einem Drittstaatwohnen

b) Nummerli des Schlußprotokoliszu obengenanntemAbkommenin bezugauf Personen,die in einem
Drittstaatwohnen“.

DieNumerierungderÜberschrift„Griechenland-Portugal“wirdvon„50“in „72“geändertundfolgendeseingefügt:
„73. _ Griechenland-Finnland

Artikel5 Absatz2 undArtikel21desAbkommensvom11.März 1988übersozialeSicherheit
74. _Griechenland-Schweden

Artikel5Absatz2undArtikel23desAbkommensvom5.Mai1978übersozialeSicherheit,geändertdurchdas
Zusatzabkommenvom14.September1984“,

Die Numerierungder Überschrift„Griechenland-VereinigtesKönigreich“wird von „51“in „75°geändertund die
nachfolgendenÜberschriftenwerdenwie folgtumnumeriert:
„76. Inand-Italien“
„77. inand-Luxemburg“
„78. Irland-Niederlande".

NachdemEintragunterderÜberschrift„78.Irland-Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„79. Inand-Norwegen

Gegenstandslos
80. Irland-Österreich

Artikel4 des Abkommensvom30. September1988übersozialeSicherheitin bezugauf Personen,die in
einemDrittstaatwohnen“.

DieNumerierungderÜberschrift„Inland-Portugal“wirdvon„55“in „81“geändertundfolgendeseingefügt:
„82. Irnland-Finnland

Gegenstandsios
83. Irland-Schweden

Gegenstandslos“.
DieNumerierungderÜberschrift„Iland-VereinigtesKönigreich“wirdvon„56 in„84“geändertunddienachfolgenden
Überschriftenwerdenwiefolgtumnumeriert:
„85. Italien-Luxemburg“
„86. ttalien-Niederlande“.
NachdemEintragunterderÜberschrift„86.Italien-Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„87. Italien-Norwegen

Keine
88. Italien-Österreich

a) Artikel5 Absatz3 undArtikel9 Absatz2 desAbkommensvom21. Januar 1981übersozialeSicherheit
b) Artikel4 des obengenanntenAbkommensundZiffer2 des Schlußprotokollszu obengenanntemAbkom-

menin bezugaufPersonen,die in einemDrittstaatwohnen“.

DieNumerierungderÜberschrift„italien-Portugal“wirdvon„59“in „89“geändertundfolgendeseingefügt:
„90. Italien-Finnland

Gegenstandslos
91. ttalien-Schweden
Artikel20desAbkommensvom25. September1979übersozialeSicherheit“.
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DieNumerierungderÜberschrift„Italien-VereinigtesKönigreich“wirdvon„60“in„92“geändertunddienachfolgende
Überschriftwiefolgtumnumeriert:
„93. _Luxemburg-Niederlande“.
NachdemEintragunterderÜberschrift„93.Luxemburg-Niederlande*wirdfolgendeseingefügt:
„94. Luxemburg-Norwegen

Keine
95. Luxemburg-Österreich

a) Artikel5 Absatz2 desAbkommensvom21.Dezember1971übersozialeSicherheit,geändertdurchdie
ZusatzabkommenNr. 1 vom16.Mai 1973undNr.2 vom9. Oktober1978

b) Artikel3 Absatz 2 des obengenanntenAbkommensin bezug auf Personen,die in einemDrittstaat
wohnen

c) NummerIll des Schiußprotokolliszu obengenanntemAbkommenin bezugauf Personen,die in einem
Drittstaatwohnen“. .

DieNumerierungderÜberschrift„Luxemburg-Portugal“wirdvon„62“in „96“geändertundfolgendeseingefügt:
„97. Luxemburg-Finnland

Artikel5 Absatz2 desAbkommensvom15.September1988übersozialeSicherheit
98. Luxemburg-Schweden

a) Artikel4 undArtikel29Absatz1desAbkommensvom21.Februar1985übersozialeSicherheitinbezug
auf Personen,die ineinemDrittstaatwohnen

b) Artikel30des obengenanntenAbkommens“.
DieNumerierungderÜberschrift„Luxemburg-VereinigtesKönigreich“wirdvon„63“in „99“geändertundfolgendes
eingefügt:
„100. Niederlande-Norwegen

Artikel 5 Absatz 2 des Abkommens vom 139.April 1989 über soziale Sicherheit
101.Niederlande-Österreich

a) Artikel3desAbkommensvom7.März1974übersozialeSicherheit,geändertdurchdasZusatzabkommen
vom5. November1980inbezugaufPersonen,die ineinemDrittstaatwohnen

b) NummerI}des Schlußprotokollszu obengenanntemAbkommenin bezugauf Personen,die in einem
Drittstaatwohnen“.

DieNumerierungderÜberschrift„Niederlande-Portugal“wirdvon„64“in „102“geändertundfolgendeseingefügt:
„103. Niederlande-Finnland

Gegenstandslos
104. Niederiande-Schweden

Artikel4 undArtikel24 Absatz3 des Abkommensvom2. Juli 1976übersozialeSicherheitin bezugauf
Personen,die ineinemDrittstaatwohnen“.

DieNumerierungderÜberschrift„Niederlande-VereinigtesKönigreich“wirdvon„65“in„105“geändertundfolgendes
eingefügt:
„106.Norwegen-Österreich

a) Artikel5 Absatz2 desAbkommensvom27.August1985übersozialeSicherheit
b) Artikel4 des obengenanntenAbkommensin bezugauf Personen,die ineinemDrittstaatwohnen
c) NummerIl des Schlußprotokoliszu obengenanntemAbkommenin bezugauf Personen,die in einem

Drittstaatwohnen
107. Norwegen-Portugal

Artikel6 des Abkommensvom5. Juni 1980übersozialeSicherheit
108. Norwegen-Finnland

Artikel10des NordischenAbkommensvom15.Juni 1992übersozialeSicherheit
109. Norwegen-Schweden

Artikel10des NordischenAbkommensvom15.Juni 1992übersozialeSicherheit
110. Norwegen-VereinigtesKönigreich

Keine
111.Österreich-Portugal

Keine
112. Österreich-Finnland

a) Artikel4 desAbkommensvom11.Dezember1985übersozialeSicherheit,geändertdurchdasZusatzab-
kommenvom9. März 1993in bezugauf Personen,die in einemDritistaatwohnen
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b) Nummer | des Schlußprotokollszu obengenanntemAbkommenin bezugauf Personen,die in einem
Drittstaatwohnen

Österreich-Schweden
a) Artikel4 und Artikel24 Absatz 1 des Abkommensvom 11. November1975übersoziale Sicherheit,

geändertdurchdasZusatzabkommenvom21.Oktober1982inbezugaufPersonen,dieineinemDrittstaat
wohnen

b) NummerIl des Schlußprotokollszu obengenanntemAbkommenin bezugauf Personen,die in einem
Drittstaatwohnen

Österreich-VereinigtesKönigreich
a) Artikel3 desAbkommensvom22.Juli 1980übersozialeSicherheit,geändertdurchdieZusatzabkommen

Nr. 1 vom9. Dezember1985und Nr. 2 vom 13.Oktober1992in bezugauf Personen,die in einem
Drittstaatwohnen

by)ProtokollüberSachleistungenzu obengenanntemAbkommen,mitAusnahmedesArtikels2 Absatz3 in
. bezugauf Personen,die keinenAnspruchnach Titel Ill Kapitel 1 der Verordnunggeltendmachen
können

Portugal-Finnland
Gegenstandslos
Portugal-Schweden
Artikel6 desAbkommensvom25.Oktober1978übersozialeSicherheit“.

„ı18. Finnland-Schweden
Artikel10desNordischenAbkommensvom15.Juni 1992übersozialeSicherheit
Finnland-VereinigtesKönigreich
Keine
Schweden-VereinigtesKönigreich

„10.

11.

Belgien-Norwegen
Gegenstandsios
Belgien-Österreich
a) Artikel4 desAbkommensvom4. April1977übersozialeSicherheitin bezugauf Personen,die ineinem

Drittstaatwohnen
b) NummerIll des Schlußprotokollszu obengenanntemAbkommenin bezugauf Personen,die in einem

Drittstaatwohnen”.

„13.

14.

Belgien-Finnland
Gegenstandsios
Belgien-Schweden
Gegenstandsios".

„16.
„17.
„18.
„19.
„20.
„21.
„22.
„23.

Dänemark-Deutschland“
Dänemark-Spanien“
Dänemark-Frankreich“
Dänemark-Griechenland“
Dänemark-Irland“
Dänemark-Italien“
Dänemark-Luxemburg“
Dänemark-Niederlande“.

„os. Dänemark-Norwegen
Keine
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25. Dänemark-Österreich
a) Artikel4 desAbkommensvom16.Juni 1987übersozialeSicherheitinbezugaufPersonen,die ineinem

Drittstaatwohnen
b) NummerI des Schlußprotokollszu obengenanntenAbkommenin bezugauf Personen,die in einem

Drittstaatwohnen“,

DieNumerierungderÜberschrift„Dänemark-Portugal“wirdvon„20“in „26“geändertundfolgendeseingefügt:
„27. Dänemark-Finnland

Keine
28. Dänemark-Schweden

Keine“.

DieNumerierungderÜberschrift„Dänemark-VereinigtesKönigreich“wirdvon„21“in„29“geändertunddienachfol-
gendenÜberschriftenwerdenwiefolgtumnumeriert:
„30. _ Deutschland-Spanien“
„31. Deutschland-Frankreich“
„32. _Deutschland-Griechenland“
„33. _Deutschland-Irland“
„34. Deutschland-italien“
„35. _Deutschland-Luxemburg“
„36. Deutschland-Niederlande“.
NachdemEintragunterderÜberschrift„36.Deutschland-Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„37. _ Deutschland-Norwegen

Gegenstandslos
38. Deutschland-Österreich

a) Artikel41desAbkommensvom22.Dezember1966übersozialeSicherheit,geändertdurchdieZusatzab-
kommenNr. 1 vom10.April1969,Nr. 2 vom29.März 1974undNr. 3 vom29.August1980

b) Ziffer20 Buchstabea desSchlußprotokollszu obengenanntemAbkommen
c) Artikel3 des obengenanntenAbkommensinbezugaufPersonen,die ineinemDrittstaatwohnen
d) Ziffer3 Buchstabeg desSchlußprotokollszu obengenanntemAbkommen
e) Artikel4 Absatz1des obengenanntenAbkommensinbezugaufdiedeutschenRechtsvorschriften,nach

denenUnfälle(undBerufskrankheiten),dieaußerhalbdes HoheitsgebietesderBundesrepublikDeutsch-
landeingetretensind,sowieZeiten,die außerhalbdiesesHoheitsgebieteszurückgelegtwerden,keinen
Anspruchauf Leistungenbegründen,bzw.einensolchenAnspruchnur unterbestimmtenBedingungen
begründen,wenndieBerechtigtenaußerhalbdesHoheitsgebietesderBundesrepublikDeutschlandihren
Wohnsitzhaben,undzwarin Fällen,indenen:
i) die Leistungenam1. Januar 1994bereitserbrachtwerdenodererbrachtwerdenkönnten,
ii) diebetreffendePersonvordem1.Januar 1994ihrengewöhnlichenAufenthaltinÖsterreichgenommen

hatunddie Leistungaus derRenten-undUnfallversicherungbis zum31.Dezember1994beginnt.
f) Ziffer19 Buchstabeb des Schlußprotokollszu obengenanntemAbkommen.Bei der Anwendungvon

Nummer3 Buchstabec dieserBestimmungdarfdervomzuständigenTrägeranzurechnendeBetragden
Betragnichtübersteigen,deraufdievon ihmzu entschädigendenentsprechendenZeitenentfällt.“

DieNumerierungderÜberschrift„DeutschlandPortugal“wirdvon„29*in „39“geändertundfolgendeseingefügt:
„40. Deutschland-Finnland

Artikel4 desAbkommensvom23.April1979übersozialeSicherheit
41. Deutschland-Schweden

Artikel4Absatz2desAbkommensvom27.Februar1976übersozialeSicherheit".
Die Numerierungder Überschrift„Deutschland-VereinigtesKönigreich“wird von „30*in „42“geändertund die
nachfolgendenÜberschriftenwerdenwiefolgtumnumeriert:
„43. Spanien-Frankreich“
„44. Spanien-Griechenland“
„#5. Spanien-Irland“
„46. Spanien-Italien“
„47. _Spanien-Luxemburg“
„48. Spanien-Niederlande*.
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NachdemEintragunterderÜberschrift„48.Spanien-Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„49. _Spanien-Norwegen

Gegenstandslos
50. Spanien-Österreich

a) Artikel4 desAbkommensvom6. November1981übersozialeSicherheitin bezugauf Personen,die in
einemDrittstaatwohnen

b) NummerII des Schlußprotokollszu obengenanntemAbkommenin bezugauf Personen,die in einem
Drittstaatwohnen“.

DieNumerierungderÜberschrift„Spanien-Portugal“wirdvon„37“in „51“geändertundfolgendeseingefügt:
"52. Spanien-Finnland

Artikel5 Absatz2 desAbkommensvom19.Dezember1985übersozialeSicherheit
53. Spanien-Schweden

Artikel5 Absatz2 undArtikel16desAbkommensvom29. Juni 1987übersozialeSicherheit“.
DieNumerierungderÜberschrift„Spanien-VereinigtesKönigreich“wirdvon„38“in„54“geändertunddienachfolgen-
denÜberschriftenwerdenwiefolgtumnumeriert:
„95. Frankreich-Griechenland“
„56. Frankreich-Irland“
„37. Frankreich-italien“
„38. Frankreich-Luxemburg“
„59. Frankreich-Niederlande*.
NachdemEintragunterderÜberschrift„59.Frankreich-Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„60. Frankreich-Norwegen

Keine
61. Frankreich-Österreich

Keine“.
DieNumerierungderÜberschrift„Frankreich-Portugal“wirdvon„44“in „62“geändertundfolgendeseingefügt:
„63. Frankreich-Finnland

Gegenstandslos
64. Frankreich-Schweden

Keine“.
DieNumerierungderÜberschrift„Frankreich--VereinigtesKönigreich“wirdvon„45“in„65“geändertunddienachfol-
gendenÜberschriftenwerdenwiefolgtumnumeriert:
„66. Griechenland-Irland“
„87. _ Griechenland-Italien“
„68. Griechenland-Luxemburg“
„69. _ Griechentand-Niederlande“.
NachdemEintragunterderÜberschrift„69.Griechenland-Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„70. _Griechenland-Norwegen

Keine
71. Griechenland-Österreich

a) Artikel4 desAbkommensvom14.Dezember1979übersozialeSicherheit,geändertdurchdasZusatzab-
kommenvom21.Mai 1986in bezugaufPersonen,die in einemDrittstaatwohnen

b) NummerII des Schlußprotokollszu obengenanntemAbkommenin bezugauf Personen,die in einem
Drittstaatwohnen“.

DieNumerierungderÜberschrift„Griechenland-Portugal“wirdvon„50“in „72“geändertundfolgendeseingefügt:
„73. _ Griechenland-Finnland

Artikel5 Absatz2 desAbkommensvom11.März 1988übersozialeSicherheit
74. Griechenland-Schweden

Artikel5 Absatz2 desAbkommensvom5.Mai 1978übersozialeSicherheit,geändertdurchdasZusatzab-
kommenvom14.September1984“.

Die Numerierungder Überschrift„Griechenland-VereinigtesKönigreich“wird von „51“in „75“geändertund die
nachfolgendenÜberschriftenwerdenwiefolgtumnumeriert:
„76. Inland-italien“
„IT. trand-Luxemburg“
„78. Irand-Niederlande*.
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NachdemEintragunterderÜberschrift„78.Irand-Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„79. _Inland-Norwegen

Gegenstandslos
80. Irland-Österreich

Artikel4 des Abkommensvom30. September1988übersozialeSicherheitin bezugauf Personen,die in
einemDrittstaatwohnen“.

DieNumerierungderÜberschrift„Irand-Portugal“wirdvon„55“in „81*geändertundfolgendeseingefügt:
„82. Irnland-Finnland

Gegenstandslos
83. Inand-Schweden

Gegenstandslos“.
DieNumerierungderÜberschrift„Irland-VereinigtesKönigreich“wirdvon„56“in„84“geändertunddienachfolgenden
Überschriftenwerdenwiefolgtumnumeriert:
„85. Italien-Luxemburg“
„86. Italien-Niederlande“.
NachdemEintragunterderÜberschrift„86.Italien-Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„87. Italien-Norwegen

Keine
88. Italien-Österreich

a) Artikel5 Absatz3 undArtikel9 Absatz2 desAbkommensvom21.Januar 1981übersozialeSicherheit
b) Artikel4 desobengenanntenAbkommensundZiffer2 des Schiußprotokollszu obengenanntemAbkom-

meninbezugauf Personen,die ineinemDrittstaatwohnen“.
DieNumerierungderÜberschrift„Italien-Portugal“wirdvon„59“in „89*geändertundfolgendeseingefügt:
„%. Italien-Finnland

Gegenstandslos
91. Italien-Schweden

Artikel20 desAbkommensvom25.September1979übersozialeSicherheit“.

DieNumerierungderÜberschrift„Italien-VereinigtesKönigreich“wirdvon„60“in„92“geändertunddienachfolgende
Überschriftwirdwiefolgtumnumeriert:
„93. _Luxemburg-Niederlande".
NachdemEintragunterderÜberschrift„93.Luxemburg-Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„94. Luxemburg-Norwegen

Keine
95. Luxemburg-Österreich

a) Artikel5 Absatz2 desAbkommensvom21.Dezember1971übersozialeSicherheit,geändertdurchdie
ZusatzabkommenNr. 1 vom16.Mai 1973undNr.2 vom9.Oktober1978

b) Artikel3 Absatz 2 des obengenanntenAbkommensin bezug auf Personen,die in einemDrittstaat
wohnen

c) NummerIll des Schiußprotokollszu obengenanntemAbkommenin bezugauf Personen,die in einem
Drittstaatwohnen“,

DieNumerierungderÜberschrift„Luxemburg-Portugal“wirdvon„62“in „96“geändertundfolgendeseingefügt:
„97. Luxemburg-Finnland

Artikel5 Absatz2 desAbkommensvom15.September1988übersozialeSicherheit
98. Luxemburg-Schweden

Artikel4 undArtikel29Absatz1desAbkommensvom21.Februar1985übersozialeSicherheitinbezugauf
Personen,die ineinemDrittstaatwohnen“.

DieNumerierungderÜberschrift„Luxemburg-VereinigtesKönigreich“wirdvon„63“in„99“geändertundfolgendes
eingefügt:
„100. Niederlande-Norwegen

Artikel5 Absatz2 des Abkommensvom13.April1989übersozialeSicherheit
101. Niederlande-Österreich

a) Artikel3 desAbkommensvom7. März1974übersozialeSicherheit,geändertdurchdasZusatzabkom-
menvom5. November1980in bezugauf Personen,die ineinemDrittstaatwohnen
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b) NummerIl des Schlußprotokollszu obengenanntemAbkommenin bezugauf Personen,die in einem
Drittstaatwohnen“.

„103. Niederlande-Finnland
Gegenstandslos
Niederlande-Schweden
Artikel4 undArtikel24 Absatz3 des Abkommensvom2. Juli 1976übersozialeSicherheitir bezugauf
Personen,die ineinemDrittstaatwohnen“.

„106. Norwegen-Österreich
a) Artikel5 Absatz2 desAbkommensvom27.August1985übersozialeSicherheit
b) Artikel4 des obengenanntenAbkommensinbezugauf Personen,die ineinemDrittstaatwohnen
c) NummerIl des Schlußprotokollszu obengenanntemAbkommenin bezugauf Personen,die in einem

Drittstaatwohnen
Norwegen-Portugal
Keine
Norwegen-Finnland
Keine
Norwegen-Schweden
Keine
Norwegen-VereinigtesKönigreich
Keine
Österreich-Portugal
Keine
Österreich-Finnland
a) Artikel 4 des Abkommens vom 11. Dezember 1985 über soziale Sicherheit, geändert durch das Zusatzab-

kommenvom9. März 1993,in bezugaufPersonen,die in einemDrittstaatwohnen
b) NummerII des Schlußprotokollszu obengenanntemAbkommenin bezugauf Personen,die in einem

Drittstaatwohnen
Österreich-Schweden
a) Artikel4 und Artikel24 Absatz 1 des Abkommensvom 11. November1975über sozialeSicherheit,

geändertdurchdas Zusatzabkommenvom 21. Oktober1982 in bezug auf Personen,die in einem
Drittstaatwohnen

b) NummerIl des Schlußprotokoliszu obengenanntemAbkommenin bezugauf Personen,die in einem
Drittstaatwohnen

Österreich-VereinigtesKönigreich
a) Artikel3 desAbkommensvom22.Juli 1980übersozialeSicherheit,geändertdurchdieZusatzabkommen

Nr. 1 vom9. Dezember1985undNr. 2 vom 13.Oktober1992in bezugauf Personen,die in einem
Drittstaatwohnen

b) ProtokollüberSachleistungenzu obengenanntemAbkommen,mitAusnahmedesArtikels2 Absatz3 in
bezug auf Personen,die keinenAnspruchnach Titel Ill Kapitel 1 der Verordnunggeltendmachen
können

Portugal-Finnland
Gegenstandslos
Portugal-Schweden
Artikel6 desAbkommensvom25.Oktober1978übersozialeSicherheit“.

„118. Finnland-Schweden
Keine
Finnland-VereinigtesKönigreich
Keine
Schweden-VereinigtesKönigreich
Artikel4 Absatz3 desAbkommensvom29. Juni 1987übersozialeSicherheit“.
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AnhangIVTeilA „RechtsvorschriftenimSinnevonArtikel37Absatz1derVerordnung,nachdenendieHöhederLeistungen
bei InvaliditätnichtvonderDauerderVersicherungszeitabhängt“wirdwiefolgtgeändert:
i) NachdemEintragunterderÜberschrift„J. Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:

„K. Norwegen
Keine

L. Österreich
Keine”.

ii) Die BuchstabennumerierungderÜberschrift„Portugal“wirdvon„K“in „M“geändert.
ii) NachdemEintragunterderÜberschrift„M.Portugal“wirdfolgendeseingefügt:

„N. Finnland
NationaleRentenan PersonenmiteinerangeborenenBehinderungodereinerimKindesaltererworbenen
Behinderung(FinnischesRentengesetz547/93)

O. Schweden
Keine”.

iv) DieBuchstabennumerierungderÜberschrift„VereinigtesKönigreich“wirdvon„L“in „P“geändert.

Verordnung“wirdwiefolgtgeändert:
i) NachdemEintragunterderÜberschrift„J. Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:

„K. Norwegen
Keine

L. Österreich
Keine".

i) DieBuchstabennumerierungderÜberschrift„Portugal“wirdvon„K“in„M“geändertundfolgendeseingefügt:
„N. Finnland

Keine
O. Schweden

Keine“.
üi) DieBuchstabennumerierungderÜberschrift„VereinigtesKönigreich“wirdvon„L“in „P“geändert.
AnhangIV Teil C „FälleimSinnevonArtikel46 Absatz1 Buchstabeb derVerordnung,in denenaufdieBerechnungder
LeistunggemäßArtikel46Absatz2 derVerordnungverzichtetwerdenkann“wirdwiefolgtgeändert:
i) NachdemEintragunterderÜberschrift„J. Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:

„K. Norwegen
AlleAnträgeaufAltersrenten,mitAusnahmeder imAnhangIV Teil D genanntenRenten.

L. Österreich
Keine”.

ii) Die BuchstabennumerierungderÜberschrift„Portugal“wirdvon„K“in „M“geändertundfolgendeseingefügt:
„N. Finnland

Keine
O. Schweden

AlleAnträgeaufAltersrenten,mitAusnahmeder in AnhangIV Teil D genanntenRenten“.
ii) DieBuchstabennumerierungderÜberschrift„VereinigtesKönigreich“wirdvon„L“in „P“geändert.

„D. LeistungenundAbkommenimSinnevonArtikel46bAbsatz2 derVerordnung
1. Leistungenim Sinnevon Artikel46b Absatz2 Buchstabea der Verordnung,derenBetragvon der Dauerder

zurückgelegtenVersicherungs-oderWohnzeitenunabhängigist:
a) DienachdenRechtsvorschrifteninTeil A diesesAnhangsvorgesehenenLeistungenbei Invalidität;

. b) dervolleSatzderdänischenVolksaltersrente,aufdie PersonennachzehnjährigerWohnzeitAnspruchhaben,
denenspätestensab 1.Oktober1989eineRentegewährtwordenist;

c) die imallgemeinenSystemundindenSondersystemengewährtenspanischenHinterbliebenenrenten;
d) dieWitwenstandsbeihilfederWitwenstandsversicherungdes allgemeinenfranzösischenSystemsdersozialen

SicherheitoderdesVersicherungssystemsder landwirtschaftlichenLohnarbeitskräfte;
e) dieRentefürinvalideWitweroderWitwendesallgemeinenfranzösischenSystemsdersozialenSicherheitoder

desVersicherungssystemsder landwirtschaftlichenLohnarbeitskräfte,wennsie aufderGrundlageeinernach
Artikel46 Absatz1 Buchstabea Zifferi festgestelitenInvaliditätsrentedes verstorbenenEhegattenberechnet
wird;
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f) die niederländischeWitwenrentenach dem Gesetz vom 9. April 1959über die allgemeineWitwen-und
Waisenversicherungin seinergeändertenFassung;

g) diefinnischennationalenRentennachdemfinnischenRentengesetzvom8.Juni 1956undnachdenvorläufigen
Bestimmungendes FinnischenRentengesetzes(547/93);

h) dievolleschwedischeGrundrentenachdenvordem1.Januar 1993geltendenGesetzenüberdieGrundrenten
sowiedievolleGrundrentenachdenvorläufigenBestimmungenderab diesemZeitpunktgeltendenGesetze.

2. LeistungenimSinnedesArtikels46bAbsatz2 BuchstabebderVerordnung,derenBetragnachMaßgabeeinerals
zwischendemEintrittdesVersicherungsfallsundeinemspäterenZeitpunktzurückgelegtbetrachtetenfiktivenZeit
bestimmtwird:
a) DiedänischenvorgezogenenAltersrenten,derenHöhenachdenvordem1.Oktober1984geltendenRechtsvor-

schriftenfestgesetztwird;
b) diedeutschenInvaliditäts-undHinterbliebenenrenten,beideneneineZurechnungszeitberücksichtigtwird,und

diedeutschenAltersrenten,beideneneinebereitserworbeneZurechnungszeitberücksichtigtwird;
c) die italienischenErwerbsunfähigkeitsrenten("inabilitä“);
d) die IuxemburgischenInvaliditäts-undHinterbliebenenrenten;
e) die norwegischenBehindertenrenten,auch wenn sie beim Erreichendes Rentenaltersin eine Altersrente

umgewandeltwerden,sowiealleRenten(Hinterbliebenen-undAltersrenten),dieanhandderRenteneinkünfte
verstorbenerPersonenberechnetwerden;

f) diefinnischenErwerbsrenten,beidenennachderfinnischenGesetzgebungaufzukünftigeZeiträumeabgestellt
wird;

9) dieschwedischenInvaliditäts-undWitwenrenten,beidenenaufeineangerechneteVersicherungszeitabgestellt
wirdunddie schwedischenAltersrenten,bei denenauf einebereitserworbeneVersicherungszeitabgestellt
wird.

3. AbkommenimSinnevonArtikel46bAbsatz2 Buchstabeb Zifferi derVerordnungzurVermeidungderzwei-oder
mehrfachenAnrechnungein undderselbenfiktivenZeit.
Abkommenzwischender Regierungdes GroßherzogtumsLuxemburgund der Regierungder Bundesrepublik
Deutschlandvom20. Juli 1978überverschiedeneFragendersozialenSicherheit.
NordischesAbkommenvom15.Juni 1992übersozialeSicherheit.“

n) AnhangVI wirdwiefolgtgeändert:
i) NachdemEintragunterderÜberschrift„J. Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:

„K. Norwegen
1. Die Übergangsbestimmungender norwegischenRechtsvorschriften,die eine Minderungder Versiche-

rungszeit,die bei Personen,die vor 1937geborensind, für eine volle Zusatzrenteerforderlichist,
beinhalten,sindaufallederVerordnungunterliegendenPersonenanwendbar,sofernsiefürdieerforderli-
cheAnzahlvonJahrennachihremsechzehntenGeburtstagundvordem1.Januar 1967einenWohnsitzin
Norwegenhattenoder dortals Beschäftigteoder SelbständigeeinerErwerbstätigkeitnachgingen.Die
erforderlicheAnzahlbeträgtjeweilsein Jahr für jedes vor 1937liegendeLebensjahrder betreffenden
Person.

2. EineaufgrunddesnorwegischenVersicherungsgesetzesversichertePerson,dieversicherteundpflegebe-
dürftige alte Menschen, Behinderte oder Kranke betreut, erhält unter bestimmten Voraussetzungen für
dieseZeitenRentenpunktezugerechnet.In gleicherWeise erhälteine Person, die in einemanderen
Mitgliedstaatals NorwegenKinderbetreut,Rentenpunktezugerechnet,wenndiebetreffendePersonsich
imEiternurlaubgemäßdemnorwegischenArbeitsrechtbefindet.

3. Insoweit,als dienorwegischeWitwen-oderBehindertenrentenachderVerordnungzahlbarist undnach
Artikel 46 Absatz 2 und unter Heranziehung von Artikel 45 berechnet wird, finden die Bestimmungen der
Abschnitte8-1(3)und 10-11(3)des norwegischenVersicherungsgesetzes,wonacheine Rente unter
BefreiungvonderallgemeinenVoraussetzunggewährtwerdenkann,daßeineununterbrocheneVersiche-
rungszeitnach dem norwegischenVersicherungsgesetzwährendder letztendrei Jahre bis zu dem
Versicherungsfallvorliegenmuß,keineAnwendung.

L. Österreich
1. FürdieAnwendungvonTitelIl Kapitel1derVerordnunggiltderBeziehereinerRentenleistungfürBeamte

als Rentenberechtigter.
2. FürdieAnwendungdesArtikels46Absatz2 derVerordnungwerdenSteigerungsbeträgefürBeiträgezur

HöherversicherungundderknappschaftlicheLeistungszuschlaggemäßdenösterreichischenRechtsvor-
schriftennichtberücksichtigt.IndiesenFällenwirddergemäßArtikel46Absatz2derVerordnungermittelte
Betragumdie Steigerungsbeträgefür Beiträgezur Höherversicherungundden knappschaftlichenLei-
stungszuschlagerhöht. \

3. Für die Anwendungvon Artikel46 Absatz2 der Verordnunggilt bei Anwendungder österreichischen
RechtsvorschriftenderStichtagals Eintrittdes Versicherungsfalles.

4. Die Anwendungder Bestimmungender Verordnunghat keineminderndeWirkungauf Ansprücheauf
LeistungennachdenösterreichischenRechtsvorschrifteninbezugaufPersonen,dieauspolitischenoder
religiösenGründenoderausGründenderAbstammunginihrensozialversicherungsrechtlichenVerhältnis-
seneinenNachteilerlittenhaben.“
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DieBuchstabennumerierungderÜberschriftPORTUGAL“ wirdvon„K“in „M“geändertundfolgendeseingefügt:
„N. Finnland

1. Umfestzustellen,obderZeitraumzwischendemEintrittdesRentenfallsunddemrentenberechtigtenAlter
(künftigerZeitraum)bei der Berechnungdes Betragsder finnischenBerufsrentezu berücksichtigenist,
werdendie unterden RechtsvorschrifteneinesanderenMitgliedstaateszurückgelegtenVersicherungs-
undWohnzeitenfürdieVoraussetzungdesWohnsitzesin Finnlandmitberücksichtigt.

2. IstdieBeschäftigungoderselbständigeErwerbstätigkeitinFinnlandbeendetundtrittderVersicherungsfall
währendeinerBeschäftigungoderselbständigenErwerbstätigkeitineinemanderenMitgliedstaatein,und
schließtdie RentegemäßdenfinnischenRechtsvorschriftenfürdie BerufsrentedenZeitraumzwischen
demEintrittdesVersicherungsfallsunddemRentenalter(künftigerZeitraum)nichtmehrein,sowerdendie
unterden RechtsvorschrifteneinesanderenMitgliedstaateszurückgelegtenVersicherungszeitenfürdie
Forderungdes künftigenZeitraumsso berücksichtigt,als handelees sichumin Finnlandzurückgelegte
Versicherungszeiten.

3. Ist nach finnischenRechtsvorschriftenwegenVerzögerungenbei der Bearbeitungeines Antragsauf
LeistungenseitenseinesTrägerseinZuschlagzahlbar,so ist füreinenbeieinemTrägereinesanderen
MitgliedstaateseingereichtenAntragfür die Anwendungder Bestimmungender finnischenRechtsvor-
schrifteninbezugaufderartigeZuschlägealsTagderEinreichungderjenigeTaganzusehen,andemder
AntragmitallenerforderlichenAnlagenbeidemzuständigenTrägerin Finnlandeingeht.

O. Schweden
1. Bei derAnwendungdesArtikels18Absatz1 zur FeststellungeinesAnspruchsaufElternbeihilfengelten

unterdenRechtsvorschrifteneinesanderenMitgliedstaatesals SchwedenzurückgelegteVersicherungs-
zeitenals aufderGrundlagederselbenDurchschnittseinkommenberechnetwiedieschwedischenVersi-
cherungszeiten,mitdenensie zusammengerechnetwerden.

2. Die BestimmungenderVerordnungüberdie Zusammenrechnungvon Versicherungs-oderWohnzeiten
geltennichtfürdieÜbergangsbestimmungenderschwedischenRechtsvorschrifteninbezugaufdasRecht
auf einevorteilhaftereBerechnungder Grundrentefür Personen,die innerhalbeinesfestgelegtenZeit-
raumsvordemDatumdesAnspruchsihrenWohnsitzin Schwedenhatten.

3. FürdieErmittlungeinesAnspruchsaufInvaliditäts-oderHinterbliebenenrente,derteilweiseaufvorausge-
schätztenkünftigenVersicherungszeitenberuht,wirdangenommen,daßeinePerson,diealsBeschäftigter
oderSelbständigerdurcheinVersicherungs-oderWohnsystemeinesanderenMitgliedstaatesabgesichert
ist,dieVersicherungs-undEinkommensvoraussetzungenderschwedischenRechtsvorschriftenerfüllt.

4. Kinderbetreuungszeitengeltenunterbestimmten,in den schwedischenRechtsvorschriftenfestgelegten
Bedingungenals VersicherungszeitenfürdieZweckeeinerZusatzrentenversicherungauchdann,wenn
das Kind unddie betreffendePerson ihrenWohnsitzin einemanderenMitgliedstaathaben,soferndie
Person,die das Kind betreut,Eitemurlaubnachden Bestimmungendes Gesetzesüberdas Rechtauf
UrlaubzurKindererziehunginAnspruchnimmt.“

DieBuchstabennumerierungderÜberschrift„VereinigtesKönigreich“wirdvon„L“in „P“geändert.

„AnhangVII
(Artikel14cAbsatz1Buchstabeb derVerordnung)

Fälle,indeneneinePersongleichzeitigdenRechtsvorschriftenzweierMitgliedstaatenunterliegt

anderenMitgliedstaataußerLuxemburg.AufLuxemburgfindetderBriefwechselzwischenBelgienundLuxemburgvom
10.und12.Juli 1968Anwendung
AusübungeinerselbständigenTätigkeitinDänemarkundeinerBeschäftigungimLohn-oderGehaltsverhältnisineinem
anderenMitgliedstaatdurcheinePersonmitWohnsitzin Dänemark
FürdieSystemederlandwirtschaftlichenUnfallversicherungundderAltersversicherungderLandwirte:Ausübungeiner
selbständigenlandwirtschaftlichenTätigkeitinDeutschlandundeinerBeschäftigungimLohn-oderGehaltsverhältnisin
einemanderenMitgliedstaat
AusübungeinerselbständigenTätigkeitinSpanienundeinerBeschäftigungimLohn-oderGehaltsverhältnisin einem
anderenMitgliedstaatdurcheinePersonmitWohnsitzin Spanien
AusübungeinerselbständigenTätigkeitinFrankreichundeinerBeschäftigungimLohn-oderGehaltsverhältnisineinem
anderenMitgliedstaataußerLuxemburg
AusübungeinerselbständigenlandwirtschaftlichenTätigkeitin Frankreichund einerBeschäftigungim Lohn- oder
Gehaltsverhältnisin Luxemburg
Für die Rentenversicherungder Selbständigen:AusübungeinerselbständigenTätigkeitin Griechenlandundeiner
BeschäftigungimLohn-oderGehaltsverhältnisineinemanderenMitgliedstaat
AusübungeinerselbständigenTätigkeitin ItalienundeinerBeschäftigungimLohn-oderGehaltsverhältnisin einem
anderenMitgliedstaat
AusübungeinerselbständigenTätigkeitinNorwegenundeinerBeschäftigungimLohn-oderGehaltsverhältnisineinem
anderenMitgliedstaatdurcheinePersonmitWohnsitzinNorwegen
AusübungeinerselbständigenTätigkeitinÖsterreichundeinerBeschäftigungimLohn-oderGehaltsverhältnisineinem
anderenMitgliedstaat
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11. AusübungeinerselbständigenTätigkeitin PortugalundeinerBeschäftigungimLohn-oderGehaltsverhältnisin einem
anderenMitgliedstaat

12. AusübungeinerselbständigenTätigkeitin FinnlandundeinerBeschäftigungimLohn-oderGehaltsverhältnisineinem
anderenMitgliedstaatdurcheinePersonmitWohnsitzin Finnland

13. AusübungeinerselbständigenTätigkeitinSchwedenundeinerBeschäftigungimLohn-oderGehaltsverhältnisineinem
anderenMitgliedstaatdurcheinePersonmitWohnsitzin Schweden.“

383R 2001:Verordnung(EWG) Nr. 2001/83des Ratesvom2. Juni 1983(ABl.Nr. L 230vom22.8.1983,S. 6)

-

9385R 1660:Verordnung(EWG) Nr. 1660/85des Ratesvom13.Juni 1985(ABl.Nr. L 160vom20.6.1985,S. 1)
385R 1661:Verordnung(EWG)Nr. 1661/85des Ratesvom13.Juni 1985(ABl.Nr. L 160vom20.6.1985,S. 7)
185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 188)
386R 513:Verordnung(EWG)Nr. 513/86derKommissionvom26. Februar1986(ABl.Nr. L 51vom28.2.1986,S. 44)
386R 3811:Verordnung(EWG)Nr. 3811/86des Ratesvom11.Dezember1986(ABl.Nr. L 355vom16.12.1986,S. 5)
389R 1305:Verordnung(EWG) Nr. 1305/89des Ratesvom11.Mai 1989(ABl.Nr. L 131vom13.5.1989,S. 1)
389R 2332:Verordnung(EWG)Nr. 2332/89des Ratesvom18.Juli 1989(ABl.Nr. L 224vom2.8.1989,S. 1)
389R 3427:Verordnung(EWG) Nr. 3427/89des Ratesvom30.Oktober1989(ABl.Nr. L 331vom16.11.1989,S. 1)
391R 2195:Verordnung(EWG)Nr. 2195/91des Ratesvom25. Juni 1991(ABl.Nr. L 206vom29.7.1991,S. 2)
392R 1248:Verordnung(EWG) Nr. 1248/92des Ratesvom30.April1992(ABl.Nr. L 136vom19.5.1992,S. 7)
392R 1249:Verordnung(EWG) Nr. 1249/92des Ratesvom30.April1992(ABl.Nr. L 136vom19.5.1992,S. 28)
393R 1945:Verordnung(EWG) Nr. 1945/93des Ratesvom30. Juni 1993(ABl.Nr. L 181vom23.7.1993,$. 1).
a) Anhang1wirdwiefolgtgeändert:
i) NachdemEintragunterderÜberschrift„J. Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:

„K. Norwegen
1. Sosial-og helsedepartementet(MinisteriumfürGesundheitundsozialeAngelegenheiten),Oslo
2. Kommunal-og arbeidsdepartementet(MinisteriumfürKommunalverwaltungundArbeit),Oslo

- 3. Bame-og familiedepartementet(MinisteriumfürKinder-undFamilienangelegenheiten),Oslo
L. Österreich

1. BundesministerfürArbeitundSoziales,Wien
2. BundesministerfürUmwelt,Jugend undFamilie,Wien“.

i) DieBuchstabennumerierungderÜberschrift„Portugal“wirdvon„K“in „M“geändertundfolgendeseingefügt:
„N. Finnland

Sosiaali-ja terveysministeriö/Social-och hälsovärdsministeriet(Ministeriumfür SozialesundVoiksgesund-
heit),Helsinki

O. Schweden
Regeringen(Socialdepartementet)(Regierung(MinisteriumfürsozialeAngelegenheiten)),Stockholm“.

ü) DieBuchstabennumerierungderÜberschrift„VereinigtesKönigreich“wirdvon„L“in „P“geändert.
b) Anhang2 wirdwie folgtgeändert:
i) NachdemEintragunterderÜberschrift„J.Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:

„K. Norwegen
1. FürLeistungenbeiArbeitslosigkeit

Arbeidsdirektoratet,Oslo,fylikesarbeidskontoreneogdelokalearbeidskontorerpäbostedetelleroppholds-
stedet(StaatlichesArbeitsamt,Oslo,dieregionalenArbeitsämterunddieörtlichenArbeitsämteramWohn-
oderAufenthaltsort)

2. Alle andereLeistungenimRahmendesNorwegischenVersicherungsgesetzes
Rikstrygdeverket,Oslo,fylkestrygdekontoreneogde lokaletrygdekontorerpäbostedetelleroppholdsste-
det (StaatlicheVersicherungsverwaltung,Oslo, die regionalenVersicherungsbürosund die örtlichen
VersicherungsbürosamWohn-oderAufenthaltsort)

3. Familienleistungen
Rikstrygdeverket,Oslo, og de lokaletrygdekontorerpä bostedetelleroppholdsstedet(StaatlicheVersi-
cherungsverwaltung,Oslo, unddieörtlichenVersicherungsbürosamWohn-oderAufenthaltsort)
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4. RentenversicherungfürSeeleute
Pensjonstrygdenforsimenn(RentenversicherungfürSeeleute),Oslo

L. _ Österreich
Sofernnachstehendnichtsanderesbestimmtist, richtetsichdieZuständigkeitder österreichischenTräger
nachdenBestimmungenderösterreichischenRechtsvorschriften:
1. Krankenversicherung

a) HatdiebetreffendePersonihrenWohnsitzaufdemGebieteinesanderenMitgliedstaates,undisteine
GebietskrankenkassefüreineVersicherungzuständig,kannaberdieörtlicheZuständigkeitnachden
österreichischenRechtsvorschriftennichtentschiedenwerden,so wirddieörtlicheZuständigkeitwie
folgtbestimmt:
- dieGebietskrankenkasse,die hinsichtlichder letztenBeschäftigunginÖsterreichzuständigwar,

oder
- dieGebietskrankenkasse,die fürdenletztenWohnsitzinÖsterreichzuständigwar,oder
- sofernkeinBeschäftigungsverhältnisbestandenhat,fürdaseineGebietskrankenkassezuständig

war,odernieeinWohnsitzin Österreichbestandenhat,dieWienerGebietskrankenkasse,Wien.
b) FürdieAnwendungvonTitelIll Kapitel1Abschnitt5 derVerordnunginVerbindungmitArtikel95der

Durchführungsverordnungin bezugauf die Erstattungder Leistungenan Personen,die nachdem
ASVG (AllgemeinenSozialversicherungsgesetz)zumBezugeinerRenteberechtigtsind:
HauptverbandderösterreichischenSozialversicherungsträger,Wien,wobeigilt,daßderKostenersatz
ausdenBeiträgenzurKrankenversicherungderRentnererfolgt,dieandengenanntenHauptverband
entrichtetwerden.

2. Rentenversicherung
Beider Feststellung,welcherTrägerfürdieZahlungeinerLeistungzuständigist,werdenausschließlich
dienachdenösterreichischenRechtsvorschriftenzurückgelegtenVersicherungszeitenberücksichtigt.

3. Arbeitslosenversicherung
a) Für dieArbeitsiosmeldung:

das fürdenWohn-oderAufenthaltsortderbetreffendenPersonzuständigeArbeitsamt
b) Für dieAusstellungder FormulareNm. E 301,E 302undE 303:

das fürdenBeschäftigungsortderbetreffendenPersonzuständigeArbeitsamt

4. Familienleistungen
a) FamilienleistungenmitAusnahmedes Karenzurlaubsgelds:

das Finanzamt
b) Karenzurlaubsgeld:

das fürdenWohn-oderAufenthaltsortderbetreffendenPersonzuständigeArbeitsamt“.
ii) DieBuchstabennumerierungderÜberschrift„Portugal“wirdvon„K“in „M“geändertundfolgendeseingefügt:

„N. Finnland
1. KrankheitundMutterschaft:

a) Geldleistungen:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Sozialversicherungsanstalt)Helsinki,oder
derBeschäftigungsfonds,beidemderBetreffendeversichertist;

b) Sachleistungen
i) ErstattungenausderKrankenversicherung
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Sozialversicherungsanstalt)Helsinki,oder
derBeschäftigungsfonds,beidemderBetreffendeversichertist;

ii) VolksgesundheitundKrankenhausleistungen:
lokaleEinheiten,dieLeistungenimRahmendes Systemserbringen

2. Alter,Invalidität,Tod (Renten):
a) StaatlicheRenten:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Sozialversicherungsanstalt),Helsinki,oder
b) Berufsrenten:

Der Berufsrententräger,derRentengewährtundauszahlt

3. Arbeitsunfälle,Berufskrankheiten:
derfürdieUnfallversicherungdesBetroffenenzuständigeVersicherungsträger



Nr.42- TagderAusgabe:Bonn,den16.September1994 2077

4. LeistungenimTodesfalle:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Sozialversicherungsanstalt),Helsinki,oder
derfürdieZahlungderLeistungenausderUnfaliversicherungzuständigeVersicherungsträger

5. Arbeitslosigkeit:
a) Grundsystem:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Sozialversicherungsanstalt),Helsinki,oder
b) EinkommensabhängigesSystem:

diezuständigeArbeitslosenversicherung
6. Familienleistungen:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Sozialversicherungsanstalt),Helsinki.
Schweden
1. Für alleVersicherungsfällemitAusnahmevonLeistungenbeiArbeitslosigkeit

a) Generell:
dieSozialversicherungsanstalt,beiderdiebetreffendePersonversichertist

b) Für Seeleute,die keinenWohnsitzin Schwedenhaben:
Göteborgsallmännaförsäkringskassa,sjöfartskontoret(SozialversicherungsanstaltGöteborg,Abtei-
lungSeeleute)

c) Für die AnwendungderArtikel35 bis 59 der Durchführungsverordnungin bezugauf Personen,die
keinenWohnsitzin Schwedenhaben:
Stockholmslänsallmännaförsäkringskassa,utlandsavdelningen(SozialversicherungsanstaltStock-
holm,AbteilungAusland)

d) Für die AnwendungderArtikel60 bis 77 der Durchführungsverordnungin bezugauf Personen,mit
AusnahmevonSeeleuten,diekeinenWohnsitzin Schwedenhaben:
- die Sozialversicherungsanstaltan demOrt, an demsich der Arbeitsunfallereignethatoderdie

Berufskrankheitaufgetretenist,oder
— Stockholmsläns allmännaförsäkringskassa,utlandsavdelningen(Sozialversicherungsanstalt

Stockholm,AbteilungAusland)
2. Für LeistungenbeiArbeitslosigkeit:

Arbetsmarknadsstyreisen(NationalerRat fürdenArbeitsmarkt)“.

Norwegen
De lokalearbeidskontorerogtrygdekontorerpäbostedetelleroppholdsstedet(dieörtlichenArbeitsämteroder
VersicherungsbürosamWohn-oderAufenthaltsort)

Österreich
1. Krankenversicherung:

a) In allenFällen,mitAusnahmederAnwendungderArtikel27 und29derVerordnungsowieArtikel30
und31derDurchführungsverordnunginbezugaufdenTrägerdesWohnorteseinesRentnersgemäß
Artikel27derVerordnung:
diefürdenWohn-oderAufenthaltsortderbetreffendenPersonzuständigeGebietskrankenkasse

b) Für dieAnwendungderArtikel27 und29derVerordnungsowiederArtikel30 und31derDurchfüh-
rungsverordnungin bezug auf den Trägerdes Wohnorteseines RentnersgemäßArtikel27 der
Verordnung:
derzuständigeTräger

a) Soferndie betreffendePersondenösterreichischenRechtsvorschriftenunterlag,mitAusnahmeder
AnwendungvonArtikel53derDurchführungsverordnung:
derzuständigeTräger

b) In allen anderenFällen,mit Ausnahmeder Anwendungvon Artikel53 der Durchführungsverord-
nung:
PensionsversicherungsanstaltderAngestellten,Wien

c) Für dieAnwendungvonArtikel53 derDurchführungsverordnung:
HauptverbandderösterreichischenSozialversicherungsträger,Wien
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a) Sachleistungen
— diefürdenWohn-oderAufenthaltsortderbetreffendenPersonzuständigeGebietskrankenkasse;
- oder die AllgemeineUnfallversicherungsanstalt,Wien, welcheebenfallsLeistungengewähren

kann.
b) Geldleistungen

i) In allen Fällen,mitAusnahmeder Anwendungvon Artikel53 in VerbindungmitArtikel77 der
Durchführungsverordnung:
AllgemeineUnfallversicherungsanstalt,Wien

ii) Für dieAnwendungvonArtikel53 inVerbindungmitArtikel77derDurchführungsverordnung:
HauptverbandderösterreichischenSozialversicherungsträger,Wien

das fürdenWohn-oderAufenthaltsortderbetreffendenPersonzuständigeArbeitsamt

a) FamilienleistungenmitAusnahmedes Karenzurlaubsgeldes:
das fürdenWohn-oderAufenthaltsortdes BerechtigtenzuständigeFinanzamt

b) Karenzurlaubsgeld:
das fürdenWohn-oderAufenthaltsortderbetreffendenPersonzuständigeArbeitsamt“.

a) Gekdieistungen
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstaiten(Sozialversicherungsanstalt),Helsinki,oder

b) Sachleistungen:
i) Rückerstattungenaus derKrankenversicherung:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Sozialversicherungsanstait),Helsinki,oder

ii) VolksgesundheitundKrankenhausleistungen:
die örtlichenEinheiten,dieLeistungenimRahmendesSystemserbringen

a) StaatlicheRenten:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Sozialversicherungsanstalt),Helsinki,oder

b) Berufsrenten:
Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen(Zentralanstaitfürdie Rentenversicherung),Helsinki

AllgemeineLeistungenimTodesfall:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Sozialversicherungsanstalt),Helsinki

a) Grundsystem:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Sozialversicherungsanstalt),Helsinki

b) EinkommensabhängigesSystem:
i) im Falle des Artikels69: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Sozialversicherungsanstalt),
Helsinki

ii) in denübrigenFällen:
derzuständigeBeschäftigungsfonds,beidemderBetreffendeversichertist

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Sozialversicherungsanstalt),Helsinki.

dieSozialversicherungsanstaltdesWohn-oderAufenthaltsortes

das BezirksarbeitsamtdesWohn-oderAufenthaltsortes“.
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e)

i)

ii)

ii)

„K.
LeistungenbeiArbeitslosigkeit:

In allenübrigenFällen:
Rikstrygdeverket(staatlicheVersicherungsverwaltung),Oslo

Krankheits-,Unfall-undRentenversicherung:
HauptverbandderÖsterreichischenSozialversicherungsträger,Wien
Arbeitslosenversicherung:
a) fürdieBeziehungenzu Deutschland:

LandesarbeitsamtSalzburg,Salzburg
b) inallenübrigenFällen:

LandesarbeitsamtWien,Wien
Familienleistungen:
a) FamilienleistungenmitAusnahmedes Karenzurlaubsgelds:

BundesministeriumfürUmwelt,Jugend undFamilie,Wien
b) Karenzurlaubsgeld:

LandesarbeitsamtWien,Wien“.

2079

„N.

O.

losigkeitundLeistungenimTodesfall:

Berufsrenten:

Arbeitsunfälle,Berufskrankheiten:

sicherer),Helsinki

Für alleVersicherungsfälleaußerLeistungenbeiArbeitslosigkeit:
Riksförsäkringsverket(StaatlicherSozialversicherungsrat)

Arbetsmarknadsstyrelsen(StaatlicherRat fürdenArbeitsmarkt)“.

ı)

ii)

in)
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iv)

v)

vi)

vii)

vi)

ix)
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Dänemark-Griechenland“
Dänemark-Irtand“
Dänemark-Italien“
Dänemark-Luxemburg“
Dänemark-Niederlande".

Dänemark-Norwegen
Artikel23 des NordischenAbkommensvom 15. Juni 1992 über soziale Sicherheit:Vereinbarungdes
gegenseitigenVerzichtsaufErstattungennachArtikel36Absatz3,Artikel63Absatz3undArtikel70Absatz3
der Verordnung(Aufwendungenfür Sachleistungenbei Krankheitund Mutterschaft,Arbeitsunfällenund
BerufskrankheitensowieLeistungenbeiArbeitslosigkeit)undArtikel105Absatz2 derDurchführungsverord-
nung(KostenderverwaltungsmäßigenundärztlichenKontrolle)
Dänemark-Österreich
Keine".

Dänemark-Finnland
Artikel23 des NordischenAbkommensvom 15. Juni 1992 über soziale Sicherheit:Vereinbarungdes
gegenseitigenVerzichtsaufErstattungennachArtikel36Absatz3,Artikel63Absatz3undArtikel70Absatz3
der Verordnung(Aufwendungenfür Sachleistungenbei Krankheitund Mutterschaft,Arbeitsunfällenund
BerufskrankheitensowieLeistungenbeiArbeitslosigkeit)undArtikel105Absatz2 derDurchführungsverord-
nung(KostenderverwaltungsmäßigenundärztlichenKontrolle)
Dänemark-Schweden
Artikel23 des NordischenAbkommensvom 15. Juni 1992über soziale Sicherheit:Vereinbarungdes
gegenseitigenVerzichtsaufErstattungennachArtikel36Absatz3,Artikel63Absatz3 undArtikel70Absatz3
der Verordnung(Aufwendungenfür Sachleistungenbei Krankheitund Mutterschaft,Arbeitsunfällenund
BerufskrankheitensowieLeistungenbeiArbeitslosigkeit)undArtikel105Absatz2 derDurchführungsverord-
nung(KostenderverwaltungsmäßigenundärztlichenKontrolle)“.

Deutschland-Spanien“
Deutschland-Frankreich“
Deutschland-Griechenland*
Deutschland-Irland“
Deutschland-Italien“
Deutschland-Luxemburg“
Deutschland-Niederlande*.

Deutschland-Norwegen
Gegenstandslos
Deutschland-Österreich
Abschnitt| Nummer1 undAbschnittIll derVereinbarungvom2. August1979überdie Durchführungdes
Abkommensvom19.Juli 1978überdieArbeitslosenversicherung“.

Deutschland-Finnland
Keine
Deutschland-Schweden
Keine“.

Spanien-Frankreich“
Spanien-Griechenland“
Spanien-Irland“
Spanien-ltalien“
Spanien-Luxemburg“
Spanien-Niederlande“.



x)

xi)

xii)

xiü)

xiv)

xv)

xvi)

xvii)

xvili)

xix)
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NachdemEintragunterderÜberschrift„48.Spanien-Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„49. Spanien-Norwegen

Gegenstandslos
50. Spanien-Österreich

Keine“.
DieNumerierungderÜberschrift„Spanien-Portugal“wirdvon„37“in „51“geändertundfolgendeseingefügt:
„52. Spanien-Finnland "

Keine
53. Spanien-Schweden

Keine“.
DieNumerierungderÜberschrift„Spanien-VereinigtesKönigreich“wirdvon„38“in„54“geändertunddienachfolgen-
denÜberschriftenwerdenwiefolgtumnumeriert:
„585. Frankreich-Griechenland“
„56. Frankreich-Irland“
„57. Frankreich-italien“
„58. Frankreich-Luxemburg“
„59. Frankreich-Niederlande*.
NachdemEintragunterderÜberschrift„59.Frankreich-Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„60. Frankreich-Norwegen

Keine
61. Frankreich-Österreich

Keine“.
Die Numerierungder Überschrift„Frankreich-Portugal“wird von „44“in „62“geändertund die nachfolgenden
Überschriftenwerdenwiefolgtumnumeriert:
„63. Frankreich-VereinigtesKönigreich“
„64. _Griechenland-Irland“
„65. _Griechenland-italien“
„66. Griechenland-Luxemburg“
„67. _ Griechenland-Niederlande“.
NachdemEintragunterderÜberschrift„67.Griechenland-Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„68. _Griechenland-Norwegen

Keine
69. Griechenland-Österreich

Keine“.
DieNumerierungderÜberschrift„Griechenland-Portugal“wirdvon„50*in„70“geändertundfolgendeseingefügt:
„71. _ Griechenland-Finnland

Keine
72. _Griechenland-Schweden

Keine“.
Die Numerierungder Überschrift„Griechenland-VereinigtesKönigreich“wirdvon „51“in „73“geändertund die
nachfolgendenÜberschriftenwerdenwiefolgtumnumeriert:
„74. Inand-Italien“
„75. Irland-Luxemburg“
„76. Irland-Niederlande“.
NachdemEintragunterderÜberschrift„76.Irland-Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„77. Irland-Norwegen

Gegenstandslos
78. Irland-Österreich

Keine“.
DieNumerierungderÜberschrift„Irland-Portugal“wirdvon„55°in „79“geändertundfolgendeseingefügt:
„80. Irnand-Finnland

Gegenstandsios



2082

xx)

xxi)

xxii)

xxiii)

xxiv)

xxv)
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81. Irland-Schweden
Gegenstandslos“.

Die Numerierung der Überschrift „inand-Vereinigtes Königreich“ wird von „56“in „82“geändert und die nachfolgenden
Überschriftenwerdenwiefolgtumnumeriert:
„83. Italien-Luxemburg“
„84. Italien-Niederlande“.

NachdemEintragunterderÜberschrift„84.Italien-Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„85. Italien-Norwegen

Keine
86. Italien-Österreich

Keine“.

DieNumerierungderÜberschrift„Italien-Portugal“wirdvon„59“in „87“geändertundfolgendeseingefügt:
„88. Italien-Finnland

Gegenstandslos
89. Italien-Schweden

Keine“.

Die NumerierungderÜberschrift„Italien-VereinigtesKönigreich“wirdvon„60“in „90“undderÜberschrift„Luxem-
burg-Niederlande“von„61“in „91“geändertundfolgendeseingefügt:
„92. Luxemburg-Norwegen

Gegenstandslos
93. _Luxemburg-Österreich

Keine“.

DieNumerierungderÜberschrift„Luxemburg-Portugal“wirdvon„62“in „94“geändertundfolgendeseingefügt:
„95. Luxemburg-Finnland

Erstattungsvereinbarungvom 24. Februar1994nach Artikel36 Absatz 3 und Artikel63 Absatz 3 der
Verordnung

96. Luxemburg-Schweden
Keine“.

Die NumerierungderÜberschrift„Luxemburg-VereinigtesKönigreich“wirdvon„61“in „97“geändertundfolgendes
eingefügt:
„98. Niederlande-Norwegen

Keine
99. Niederlande-Österreich

Vereinbarungvom17.November1993überdieKostenerstattungimBereichdersozialenSicherheit“.

DieNumerierungderÜberschrift„Niederlande-Portugal“wirdvon„64“in „100“geändertundfolgendeseingefügt:
„101. Niederlande-Finnland

Erstattungsvereinbarungvom 26. Januar 1994 nach Artikel36 Absatz 3 und Artikel63 Absatz 3 der
Verordnung

102. Niederlande-Schweden
Keine“.

DieNumerierungderÜberschrift„Niederlande-VereinigtesKönigreich“wirdvon„65*in„103“geändertundfolgendes
eingefügt:
„104.Norwegen-Österreich

Keine
105. Norwegen-Portugai

Keine .
106. Norwegen-Finnland

Artikel23 des NordischenAbkommensvom 15. Juni 1992über soziale Sicherheit:Vereinbarungdes
gegenseitigenVerzichtsaufErstattungennachArtikel36Absatz3,Artikel63Absatz3undArtikel70Absatz3
der Verordnung(Aufwendungenfür Sachleistungenbei Krankheitund Mutterschaft,Arbeitsunfällenund
BerufskrankheitensowieLeistungenbeiArbeitslosigkeit)undArtikel105Absatz2 derDurchführungsverord-
nung(KostenderverwaltungsmäßigenundärztlichenKontrolle)
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Norwegen-Schweden
Artikel23 des NordischenAbkommensvom 15. Juni 1992 über soziale Sicherheit:Vereinbarungdes
gegenseitigenVerzichtsaufErstattungennachArtikel36Absatz3,Artikel63Absatz3undArtikel70Absatz3
der Verordnung(Aufwendungenfür Sachleistungenbei Krankheitund Mutterschaft,Arbeitsunfällenund
BerufskrankheitensowieLeistungenbeiArbeitslosigkeit)undArtikel105Absatz2 derDurchführungsverord-
nung(KostenderverwaltungsmäßigenundärztlichenKontrolle)
Norwegen-VereinigtesKönigreich
Artikel7Absatz3desVerwaltungsabkommensvom28.August1990überdieDurchführungdesAbkommens
überdiesozialeSicherheit
Österreich-Portugal
Keine
Österreich-Finnland
Keine
Österreich-Schweden
Vereinbarungvom22.Dezember1993überdie KostenerstattungimBereichdersozialenSicherheit
Österreich-VereinigtesKönigreich
a) Artikel18Absätze1und2 derVereinbarungvom10.November1980zurDurchführungdesAbkommens

vom22.Juli 1980übersozialeSicherheit,geändertdurchdieZusatzvereinbarungenNr. 1 vom26.März
1986undNr.2 vom4. Juni 1993inbezugaufPersonen,diekeinenAnspruchnachTitel Il! Kapitel1 der
Verordnunggeltendmachenkönnen.

b) Artikel18Absatz1 der obengenanntenVereinbarungin bezugauf Personen,dieeinenAnspruchnach
Titel Ill Kapitel1 der Verordnunggeltendmachenkönnen,mitder Maßgabe,daß für Österreichische
StaatsangehörigemitWohnortimGebietÖsterreichsundfür Staatsangehörigedes VereinigtenKönig-
reichsmitWohnortimGebietdesVereinigtenKönigreichs(mitAusnahmeGibraltars)derReisepaßandie
Stelledes FormblattesE 111hinsichtlichsämtlichervondiesemFormblatterfaßtenLeistungentritt.

Portugal-Finniand
Gegenstandslos
Portugal-Schweden
Keine“.

Finnland-Schweden
Artikel23 des NordischenAbkommensvom 15. Juni 1992über soziale Sicherheit:Vereinbarungdes
gegenseitigenVerzichtsaufErstattungennachArtikel36Absatz3,Artikel63Absatz3 undArtikel70Absatz3
der Verordnung(Aufwendungenfür Sachleistungenbei Krankheitund Mutterschaft,Arbeitsunfällenund
BerufskrankheitensowieLeistungenbeiArbeitslosigkeit)undArtikel105Absatz2 derDurchführungsverord-
nung(KostenderverwaltungsmäßigenundärztlichenKontrolle)
Finnland-VereinigtesKönigreich
Keine
Schweden-VereinigtesKönigreich
Keine“.

i)

ü)

m)

)

„K. Norwegen
UnmittelbareZahlung

L. Österreich
UnmittelbareZahlung“.

DieBuchstabennumerierungderÜberschrift„Portugal“wirdvon„K“in „M"geändertundfolgendeseingefügt:
„N. Finnland

UnmittelbareZahlung
O. Schweden

UnmittelbareZahlung”.

„K. Norwegen
SparebankenNOR (SparkasseNOR), Oslo
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ii)

ii)

a)

L. _ Österreich

„N. Finnland

O. Schweden
Keine“.

„Anhang8

—BelgienundDeutschland
—BelgienundSpanien
—BelgienundFrankreich
—BelgienundGriechenland
—-BelgienundIrland
—BelgienundLuxemburg
- BelgienundNorwegen
—BelgienundÖsterreich
—BelgienundPortugal
—BelgienundFinnland
—BelgienundSchweden
—BelgienundVereinigtesKönigreich
-—DeutschlandundSpanien
—DeutschlandundFrankreich
—DeutschlandundGriechenland
—DeutschlandundIrland
—DeutschlandundLuxemburg
—DeutschlandundNorwegen
—DeutschlandundÖsterreich
—DeutschlandundFinnland
—DeutschlandundSchweden
- DeutschlandundVereinigtesKönigreich
—SpanienundNorwegen
—SpanienundÖsterreich
—SpanienundFinnland
SpanienundSchweden

- FrankreichundLuxemburg
- FrankreichundNorwegen
- FrankreichundÖsterreich
—FrankreichundFinnland
—FrankreichundSchweden
— IrlandundNorwegen
- IrlandundÖsterreich
— IrlandundSchweden
—LuxemburgundNorwegen
- LuxemburgundÖsterreich
—LuxemburgundFinnland
—LuxemburgundSchweden
—NiederlandeundNorwegen
- NiederlandeundÖsterreich
—NiederlandeundFinnland
—NiederlandeundSchweden
- NorwegenundÖsterreich
—NorwegenundPortugal
- NorwegenundFinnland
NorwegenundSchweden

—NorwegenundVereinigtesKönigreich
- ÖsterreichundPortugal
- ÖsterreichundFinnland
- ÖsterreichundSchweden
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ÖsterreichundVereinigtesKönigreich
. PortugalundFrankreich
PortugalundIrland
PortugalundLuxemburg
PortugalundFinnland
PortugalundSchweden
PortugalundVereinigtesKönigreich
FinnlandundSchweden
FinnlandundVereinigtesKönigreich

—SchwedenundVereinigtesKönigreich

t

b) MiteinemKalendervierteljahrals Bezugszeitraumin denBeziehungenzwischen
—DänemarkundDeutschland,Norwegen
—NiederlandeundDeutschland,Dänemark,Frankreich,Luxemburg,Portugal

B. Selbständige
MiteinemKalendervierteljahrals BezugszeitraumindenBeziehungenzwischen
—BelgienunddenNiederlanden

C. Arbeitnehmer
MiteinemKalendermonatals Bezugszeitraumin denBeziehungenzwischen
—BelgienunddenNiederlanden“

i) Anhang9 wirdwiefolgtgeändert:
i) NachdemEintragunterderÜberschrift„J. Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:

„K. Norwegen
Die Jahresdurchschnittskostenfür SachleistungenwerdenunterBerücksichtigungder Leistungenaufgrundvon
Kapitel2desnorwegischenVersicherungsgesetzes(Gesetzvom17.Juni 1966Nr.12),aufgrunddesGesetzesvom
19.November1982Nr. 86 überdiekommunaleGesundheitsfürsorge,aufgrunddesGesetzesvom19.Juni 1969
Nr. 57 für das Krankenhauswesenund aufgrunddes Gesetzesvom28. April 1961Nr. 2 überdie psychische
Gesundheitsfürsorgeberechnet.

L. Österreich
DieJahresdurchschnittskostenfürSachleistungenwerdenunterBerücksichtigungderLeistungenderGebietskran-
kenkassenberechnet.“

ii) Die Buchstabennumerierung der Überschrift „Portugal“ wird von „K“ in „M“ geändert und folgendes eingefügt:
„N. Finnland

Die JahresdurchschnittskostenfürSachleistungenwerdenunterBerücksichtigungdervonderKansaneläkelaitos/
Folkpensionsanstalt(Sozialversicherungsanstalt),Helsinki,verwaltetenSystemederVolksgesundheitundKranken-
hauspflegesowiederErstattungenausderKrankenversicherungunddenRehabilitationsdienstenberechnet.

O. Schweden
Die JahresdurchschnittskostenfürSachleistungenwerdenunterBerücksichtigungdervomstaatlichenSystemder
SozialversicherungerbrachtenLeistungenberechnet.“

iii) DieBuchstabennumerierungderÜberschrift„VereinigtesKönigreich“wirdvon„L*in „P“geändert.
j) Anhang10wirdwiefolgtgeändert:

i)_ NachdemEintragunterderÜberschrift„J. Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„K. Norwegen

1. Für die Anwendungvon Artikel14 Absatz 1 Buchstabena) und b) der Verordnung,Artikel11 Absatz 1
Buchstabea undAbsatz2derDurchführungsverordnung,wenndieTätigkeitaußerhalbNorwegensausgeführt
wurde,undArtikel14aAbsatz1Buchstabeb):
Folketrygdkontoretforutenlandssaker(staatlicheVersicherungsanstaltfürAuslandsangelegenheiten),Oslo

2. Für dieAnwendungvonArtikel14aAbsatz1 Buchstabea) derVerordnung,wenndieTätigkeitin Norwegen
ausgeübtwird:
das örtlicheVersicherungsbüroinder Gemeinde,inderdiebetreffendePersonihrenWohnsitzhat

3. FürdieAnwendungvonArtikel14Absatz1Buchstabea) derVerordnung,wenndiebetreffendePersonnach
Norwegenentsandtist:
dasörtlicheVersicherungsbüroinderGemeinde,inderderVertreterdesArbeitgebersinNorwegenregistriert
ist, oder, wenn der Arbeitgeber keine Vertretung in Norwegen hat, das örtliche Versicherungsbüro in der
Gemeinde,in derdieTätigkeitausgeübtwird

4. Für dieAnwendungvonArtikel14Absatz2 undArtikel14Absatz3:
das örtliche Versicherungsbüro in der Gemeinde, in der die betreffende Person ihren Wohnsitz hat

5. FürdieAnwendungvonArtikel14aAbsatz2:
das örtlicheVersicherungsbüroinderGemeinde,inderdieTätigkeitausgeübtwird

4
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6. Für dieAnwendungvonArtikel14bAbsätze1und2:
Folketrygdkontoretforutenlandssaker(staatlicheVersicherungsanstaltfürAuslandsangelegenheiten),Oslo

7. Für die Anwendungder Kapitel1, 2, 3, 4, 5 und8 des Titels Ill der Verordnungundderdamitzusammen-
hängendenBestimmungenderDurchführungsverordnung:
Rikstrygdeverket(StaatlicheVersicherungsverwaltung),Oslo,undnachgeordneteStellen(Regionalverwaltun-
genundörtlicheVersicherungsbüros)

8. FürdieAnwendungvonTitelIll Kapitel6 derVerordnungundderdamitzusammenhängendenBestimmungen
derDurchführungsverordnung:
Arbeidsdirektoratet(Arbeitsdirektion),Oslo,undnachgeordneteStellen

9. Für das RentenversicherungssystemfürSeeleute:
a) das örtlicheVersicherungsbüroamWohnort,wenndiebetreffendePersoneinenWohnsitzin Norwegen

hat
b) Folketrygdkontoretforutenlandssaker(diestaatlicheVersicherungsanstaltfürAuslandsangelegenheiten),

Oslo,inbezugaufdieAuszahlungvonLeistungenimRahmendesSystemsanPersonenmitWohnsitzim
Ausland

10. Für Familienleistungen:
Rikstrygdeverket(StaatlicheVersicherungsverwaltung),Oslo, undnachgeordneteStellen(örtlicheVersiche-
rungsbüros)

Österreich
1. Für die Anwendungdes Artikels6 Absatz 1 der Durchführungsverordnungin bezugauf Selbstversicherung

gemäßParagraph16des Bundesgesetzesvom9. September1955überdie AllgemeineSozialversicherung
(ASVG) fürPersonenmitWohnsitzaußerhalbdes HoheitsgebietesvonÖsterreich:
WienerGebietskrankenkasse,Wien
Für dieAnwendungvonArtikel14Absatz1 Buchstabeb undArtikel17derVerordnung:
BundesministerfürArbeitundSoziales,Wien,imEinvernehmenmitdemBundesministerfür Umwelt,Jugend
undFamilie,Wien
FürdieAnwendungderArtikel11,11a,12a,13und14derDurchführungsverordnung:
a) Wenn die betreffendePerson den ÖsterreichischenRechtsvorschriftenunterliegtund krankenversichert

ist:
derzuständigeKrankenversicherungsträger

b) WenndiebetreffendePersondenÖsterreichischenRechtsvorschriftenunterliegtundnichtkrankenversichert
ist:
derzuständigeUnfallversicherungsträger

c) In allenübrigenFällen:
HauptverbandderÖsterreichischenSozialversicherungsträger,Wien

Für dieAnwendungvonArtikel38Absatz1 undArtikel70Absatz1 derDurchführungsverordnung:
diefürdenWohnortderFamilienangehörigenzuständigeGebietskrankenkasse
FürdieAnwendungvonArtikel80Absatz2, Artikel81 undArtikel82Absatz2 derDurchführungsverordnung:
dasfürdenletztenWohn-oderAufenthaltsortdesArbeitnehmersoderdenletztenBeschäftigungsortzuständige
Arbeitsamt
FürdieAnwendungvonArtikel85Absatz2 undArtikel86Absatz2 derDurchführungsverordnunginbezugauf
das Karenzurlaubsgeld:
dasfürdenletztenWohn-oderAufenthaltsortdesArbeitnehmersoderdenletztenBeschäftigungsortzuständige
Arbeitsamt
Für dieAnwendungvon:
a) Artikel102Absatz2 derDurchführungsverordnungin bezugaufdieArtikel36und63derVerordnung:

HauptverbandderÖsterreichischenSozialversicherungsträger,Wien
b) Artikel102Absatz2 derDurchführungsverordnunginbezugaufArtikel70derVerordnung:

LandesarbeitsamtWien,Wien
FürdieAnwendungvonArtikel110derDurchführungsverordnung:
—derzuständigeTräger,oder
- sofernes keinenzuständigenÖsterreichischenTrägergibt,derTrägerdesWohnortes
Für dieAnwendungvonArtikel113Absatz2 derDurchführungsverordnung:
HauptverbandderÖsterreichischenSozialversicherungsträger,Wien,wobeigilt,daßderKostenersatzausden
Beiträgenzur Krankenversicherungder Rentnererfolgt,die an den genanntenHauptverbandentrichtetwer-
den“.
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FürdieAnwendungvonArtikel14Absatz1Buchstabeb undArtikel14aAbsatz1Buchstabeb derVerordnung
undvonArtikel11Absatz1,Artikel11aAbsatz1,Artikel12a,Artikel13Absatz2undAbsatz3 undArtikel14
Absatz1 undAbsatz2 derDurchführungsverordnung:
Eläketurvakeskus/Pensionsskyddcentralen(Zentralanstaltfür Rentenversicherung),Helsinki.
Für dieAnwendungvonArtikel10b derDurchführungsverordnung:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Sozialversicherungsanstalt),Helsinki.
Für dieAnwendungvonArtikel36 undArtikel90derDurchführungsverordnung:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Sozialversicherungsanstalt),Helsinki,und
Työeläkelaitokset(Berufsrententräger)undEläketurvakeskus/Pensionsskyddcentralen(Zentralanstaltfür Ren-
tenversicherung),Helsinki.
Für die AnwendungvonArtikel37 Buchstabeb, Artikel38 Absatz1, Artikel70 Absatz1,Artikel82 Absatz2,
Artikel85Absatz2 undArtikel86Absatz2 derDurchführungsverordnung:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Sozialversicherungsanstalt),Helsinki.
Für dieAnwendungderArtikel41 bis 59derDurchführungsverordnung:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Sozialversicherungsanstalt),Helsinki.
Eläketurvakeskus/Pensionsskyddcentralen(Zentralanstaltfürdie Rentenversicherung),Helsinki
Für dieAnwendungderArtikel60 bis67,71,75,76 und78derDurchführungsverordnung:
DerVersicherungsträgerdesWohn-oderAufenthaltsortes,bezeichnetvon:
TapaturmavakuutuslaitostenLiitto/OlyckfallsförsäkringsanstalternasFörbund(Verbandder Unfallversicherer),
Helsinki. -
Für dieAnwendungderArtikel80 und81derDurchführungsverordnung:
DerzuständigeArbeitslosenfondsimFalleinkommensabhängigerArbeitslosenleistungen
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Sozialversicherungsanstalt),Helsinki,im Fall der Grundleistungen
beiArbeitslosigkeit.
FürdieAnwendungderArtikel102und113derDurchführungsverordnung:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Sozialversicherungsanstalt),Helsinki,
TapaturmavakuutuslaitostenLiitto/OlyckfallsförsäkringsanstalternasFörbund(Verbandder Unfallversicherer),
Helsinki,imFalleeinerUnfallversicherung.
Für dieAnwendungdesArtikels110derDurchführungsverordnung:
a) Berufsrenten:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen(Zentralanstaltfür Rentenversicherung),Helsinki,im Fall von
Berufsrenten

b) Arbeitsunfälle,Berufskrankheiten:
TapaturmavakuutuslaitostenLiitto/OlyckfallsförsäkringsanstalternasFörbund(Verbandder Unfallversiche-
rer), Helsinki

c) In allenübrigenFällen:
Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten(Sozialversicherungsanstalt),Helsinki.

FürdieAnwendungvonArtikel14Absatz1,Artikel14aAbsatz1,Artikel14bAbsätze1und2 derVerordnung
sowieArtikel11Absatz1 Buchstabea undArtikel11aAbsatz1derDurchführungsverordnung:
die Sozialversicherung, bei der die betreffende Person versichert ist
FürdieAnwendungvonArtikel14Absatz1Buchstabeb undArtikel14aAbsatz1Buchstabeb indenFällen,in
deneneinePersonnachSchwedenentsandtist:
dieSozialversicherungan demOrt, andemdieTätigkeitausgeübtwird
Für die Anwendung von Artikel 14b Absätze 1 und 2, in den Fällen, in denen eine Person länger als 12 Monate
nachSchwedenentsandtist:
Göteborgsallmännaförsäkringskassa,sjöfartskontoret(SozialversicherungsanstaltGöteborg,AbteilungSee-
leute)
Für die Anwendungvon Artikel14 Absätze2 und 3 sowie Artikel14a Absätze2 und 3 der Verordnung:
dieSozialversicherungsanstaltamWohnort
FürdieAnwendungvonArtikel14aAbsatz4 derVerordnungundArtikel11Absatz1 Buchstabeb, Artikel11a
Absatz 1 Buchstabeb, Artikel12aAbsatz5, Absatz6 undAbsatz7 Buchstabea der Durchführungsverord-
nung: .
dieSozialversicherungsanstaltan demOrt,an demdieTätigkeitausgeübtwird



Bundesgesetzblatt,Jahrgang1994,Teil Ii

Keine

Keine“.

Keine

Keine“,

Belgien:

Dänemark:

Deutschland:
Spanien:
Frankreich:

Griechenland:
Irland:
Italien:
Luxemburg:

Niederlande:
Norwegen:
Österreich:
Portugal:
Finnland:
Schweden:
Vereinigtes
Königreich:

Officenationaldes pensions(ONP)/Rijksdienstvoorpensioenen(RVP) (StaatlichesRentenamt),Brüs-
sel
Direktoratetfor SocialSikringog Bistand(StaatlichesDirektoratfürSozialversicherungundSozialhilfe),
Kopenhagen
VerbandDeutscherRentenversicherungsträger—Datenstelle,Würzburg
InstitutoNacionalde la SeguridadSocial(StaatlichesInstitutfürSozialversicherung),Madrid
Caisse nationaled’assurance-vieillesse—Centre informatiquenational—travailleursmigrantsSCOM
(StaatlicheAltersversicherung—StaatlichesInformatikzentrum—WanderarbeitnehmerSCOM), Tours
IdrymaKoinonikonAsfaliseon(IKA) (Sozialversicherungsanstalt),Athen
Departmentof SocialWelfare(MinisteriumfürSozialordnung),Dublin
IstitutoNazionaledellaPrevidenzaSociale(INPS) (StaatlicheAnstaltfürsozialeVorsorge),Rom
Centred’informatique,d’affiliationet de perceptiondes cotisations,communaux institutionsde securite
sociale(ZentralstellederTrägerdersozialenSicherheitfürDatenverarbeitung,ErfassungderVersicherten
undBeitragserhebung),Luxemburg
SocialeVerzekeringsbank(Sozialversicherungsanstalt),Amsterdam
Rikstrygdeverket(StaatlicheVersicherungsverwaltung),Oslo
HauptverbandderösterreichischenSozialversicherungsträger,Wien
CentroNacionalde Pensöes(StaatlichesRentenzentrum),Lissabon
Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen(ZentralanstaltfürdieRentenversicherung),Helsinki
Riksförsäkringsverket(StaatlicheSozialversicherungsanstalt),Stockholm

Departmentof SocialSecurity,RecordsBranch(MinisteriumfürSozialeSicherheit- Datenstelle),New-
castle-upon-Tyne.“

Belgien:

Dänemark:

Officenationaldes pensions(ONP)/Rijksdienstvoor pensioenen(RVP) (StaatlichesRentenamt),Brüs-
sel
Direktoratetfor SocialSikringog Bistand(StaatlichesDirektoratfür SozialversicherungundSozialhilfe),
Kopenhagen



Deutschland:
Spanien:
Frankreich:

Griechenland:
Inand:
Italien:
Luxemburg:

Niederlande:
Norwegen:
Österreich:
Portugal:
Finnland:
Schweden:
Vereinigtes
Königreich:
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VerbandDeutscherRentenversicherungsträger—Datenstelle,Würzburg
InstitutoNacionalde la SeguridadSocial(StaatlichesInstitutfürSozialversicherung),Madrid
Caisse nationaled'’assurance—vieillesse- Centreinformatiquenational—travailleursmigrantsSCOM
(StaatlicheAltersversicherung- StaatlichesInformatikzentrum-—WanderarbeitnehmerSCOM), Tours
IdrymaKoinonikonAsfaliseon(IKA) (Sozialversicherungsanstalt),Athen
Departmentof SocialWelfare(MinisteriumfürSozialordnung),Dublin
IstitutoNazionaledellaPrevidenzaSociale(INPS) (StaatlicheAnstaltfürsozialeVorsorge),Rom
Centred'informatique,d’affiliationet de perceptiondes cotisations,communaux institutionsde s&curit&
sociale(ZentralstellederTrägerdersozialenSicherheitfürDatenverarbeitung,ErfassungderVersicherten
undBeitragserhebung),Luxemburg
SocialeVerzekeringsbank(Sozialversicherungsanstalt),Amsterdam
Rikstrygdeverket(StaatlicheVersicherungsverwaltung),Oslo
HauptverbandderösterreichischenSozialversicherungsträger,Wien
CentroNacionalde Pensöes(StaatlichesRentenzentrum),Lissabon
Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen(Zentralanstaltfürdie Rentenversicherung).Helsinki
Riksförsäkringsverket(StaatlicheSozialversicherungsanstalt),Stockholm

Departmentof SocialSecurity,RecordsBranch(MinisteriumfürSozialeSicherheit- Datenstelle),New-
castle-upon-Tyne.“

steigen:

„K. Norwegen
Keine

L. Österreich
Keine“.

„N. Finnland
Keine

O. Schweden
Keine".
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e) BeschlußNr. 150vom26.Juni 1992(ABl.Nr. C 229vom25.8. 1993,S. 5)
DerAnhangdes Beschlusseswirdwiefolgtgeändert:
i) NachdemEintragunterderÜberschrift„J. Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:

„K. Norwegen
Folketrygdkontoretforutenlandssaker(StaatlichesVersicherungsamtfürAuslandsangelegenheiten),Oslo

L. Österreich
1. Wennes sichausschließlichumFamilienbeihilfenhandelt:daszuständigeFinanzamt
2. In allenanderenFällen:derzuständigeRentenversicherungsträger“.

ii) DieBuchstabennumerierungderÜberschrift„Portugal“wirdvon„K“in „M“geändertundfolgendeseingefügt:
„N. Finnland

1. Kansaneläkelaitos/Folpensionsanstalten(Sozialversicherungsanstalt),Helsinki
und

. 2. Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen(ZentralanstaltfürRentenversicherung)
O. Schweden

Für VersichertemitWohnsitzinSchweden:
Das SozialversicherungsamtamWohnsitz
FürVersicherteohneWohnsitzinSchweden:
Stockholmsläns allmännaförsäkringskassa,utlandsavdelningen(SozialversicherungsamtStockholm,Auslands-
abteilung)“. \

iii) DieBuchstabennumerierungderÜberschrift„VereinigtesKönigreich“wirdvon„L“in„P“geändert.

B. FreizügigkeitderArbeitnehmer
368L 0360:Richtlinie68/360/EWGdes Ratesvom15.Oktober1968zurAufhebungder Reise-undAufenthaltsbeschränkungenfür
Arbeitnehmerder Mitgliedstaatenund ihre Familienangehörigeninnerhalbder Gemeinschaft(ABl. Nr. L 257 vom 19. 10. 1968,
S. 13)
DieAnmerkungin derAnlageerhältfolgendeFassung:
„(1)Je nachAusstellungsland:belgischen,britischen,dänischen,deutschen,finnischen,französischen,griechischen,irischen,italieni-
schen,luxemburgischen,niederländischen,norwegischen,österreichischen,portugiesischen,schwedischen,spanischen“.

C. Chancengleichheit

382D 0043:Beschluß8%/43/EWGderKommissionvom9. Dezember1981überdie EinsetzungeinesBeratendenAusschussesfür
ChancengleichheitvonFrauenundMännern(ABi.Nr. L 20vom28. 1. 1982,S. 35),geändertdurch:
- 185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanien und der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
a) Artikel3 Absatz1 erhältfolgendeFassung:

„(1)DerAusschußhatzweiMitgliederje Mitgliedstaat.“
b) Artikel6 Absatz1 Satz2 erhältfolgendeFassung:

„DieWahlerfolgtmiteinerMehrheitvonzweiDrittelnderanwesendenMitglieder,mindestensjedochderStimmenderHälfteder
Mitglieder.“

c) In Artikel11wirdderSatzteil„mindestensjedochzwölf“ersetztdurch:„mindestensjedochdieHälftederMitglieder“.

D. Arbeitsrecht

380L 0987:Richtlinie80/987/EWGdesRatesvom20.Oktober1980zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
denSchutzderArbeitnehmerbeiZahlungsunfähigkeitdes Arbeitgebers(ABl.Nr. L 283vom28. 10.1980,S. 23),geändertdurch:

"- 387L 0164:Richtlinie87/164/EWGdes Rates(ABl.Nr. L 66vom11.3. 1987,S. 11).

FolgendeEinträgewerdenimAnhang,Abschnitt| („ArbeitnehmermiteinemArbeitsvertragoderArbeitsverhältnisbesondererArt“)
eingefügt:
„F.Österreich

1. MitgliederdesOrganseinerjuristischenPerson,daszu derengesetzlichenVertretungbefugtist
2. Gesellschafter,die befugtsind, einenbeherrschendenEinflußauf die Gesellschaftauszuüben,auchwenndieserauf einer

treuhändigenVerfügungberuht.“
„G.Schweden

EinAngestellteroderderüberlebendeEhegatteeinesAngestellten,deralleinoderzusammenmitengenAnverwandtenEigentümer
eineswesentlichenTeilsdesUnternehmensoderGeschäftsdesArbeitgeberswarundmaßgebendenEinflußaufdessenGeschäfts-
tätigkeithatte.Diesgiltauchdann,wennderArbeitgebereinejuristischePersonohneUnternehmenoderGeschäftist.“
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„E.GesundheitundSicherheit
1. 380L 1107:Richtlinie80/1107/EWGdesRatesvom27.November1980zumSchutzderArbeitnehmervorderGefährdungdurch

chemische,physikalischeundbiologischeArbeitsstoffebeiderArbeit(ABl.Nr. L 327vom3. 12.1980,S. 8), geändertdurch:
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 388L 0642:Richtlinie88/642/EWGdes Rates(ABl.Nr. L 356vom24. 12.1988,S. 74).

In Artikel10Absatz2 wirddieZahlenangabe„vierundfünfzig“durch„vierundsechzig“ersetzt.

2. 382L 0130:Richtlinie82/130/EWGdes Ratesvom15.Februar1982zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaaten
betreffendelektrischeBetriebsmittelzurVerwendunginexplosionsgefährdetenBereicheningrubengasführendenBergwerken(ABl.
Nr. L 59vom2. 3. 1982,S. 10),geändertdurch:
— 185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 388L 0035:Richtlinie88/35/EWGdes Ratesvom2. Dezember1989(ABl.Nr. L 20vom26. 1. 1988,S. 28)
- 39110269:Richtlinie91/269/EWGdes Ratesvom30.April1991(ABl.Nr. L 134vom29. 5. 1991,S. 51).

In Artikel7 Absatz2 wirddieZahlenangabe„vierundfünfzig*durch„vierundsechzig“ersetzt.

3. 388D0383:Entscheidung88/383/EWGderKommissionvom24.Februar1988überdieVerbesserungderInformationimBereich
Sicherheit,ArbeitshygieneundGesundheitsschutzamArbeitsplatz(ABl.Nr. L 183vom14.7. 1988,S. 34)
In Artikel3 wirdderSatzteil„aus24Mitgliedern“ersetztdurch:„auszweiMitgliedernje Mitgliedstaat“.

4. 378 D 0618:Beschluß78/618/EWGder Kommissionvom28. Juni 1978zur Einsetzungeines Beratendenwissenschaftlichen
Ausschussesfür die PrüfungderToxizitätundÖkotoxizitätchemischerVerbindungen(ABl. Nr. L 198vom22. 7. 1978,S. 17),
geändertdurch:
- 388D 0241:Beschluß88/241/EWGderKommissionvom18.März 1988(ABl.Nr. L 105vom26. 4. 1988,S. 29).

In Artikel3 wirdderSatzteil„aus24Mitgliedem“durch„aus32Mitgliedern“ersetzt;diezweimaligeErwähnung„12hochqualifi-
zierteSachverständige“wirddurch„16hochqualifizierteSachverständige"ersetzt.

5. EntscheidungderVertreterderimBesonderenMinisterratvereinigtenRegierungenvom9. Juli 1957betreffenddasMandatunddie
Geschäftsordnungdes StändigenAusschussesfür die Betriebssicherheitim Steinkohlebergbau(ABl. Nr. 28 vom 31. 8. 1957,
S. 487/57),geändertdurch:
- Entscheidungdes Rates vom 11. März 1965der im BesonderenMinisterratvereinigtenVertreterder Regierungender

Mitgliedstaaten(ABl.Nr. 46vom22.3. 1965,S. 698/65)
- 172B: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsund

des VereinigtenKönigreichsvonGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3. 1972,S. 14)
- 179: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
DieAnlagewirdwiefolgtgeändert:
a) In Artikel3 Absatz1wirddieZahlenangabe„achtundvierzig“durch„vierundsechzig“ersetzt.
b) In Artikel9 Absatz2 wirddieZahlenangabe„sechs“durch„acht“ersetzt.
c) In Artikel13Absatz3 werdendieWorte„indenneunAmtssprachen“durch„inallenAmtssprachen“ersetzt.
d) In Artikel18Absatz1wirddie Zahlenangabe„zweiunddreißig“durch„dreiundvierzig“ersetzt.
e) In Artikel18Absatz2 wirddieZahlenangabe„fünfundzwanzig“durch„dreiunddreißig“ersetzt.

6. 374D 0325:Beschluß74/325/EWGdes Ratesvom27. Juni 1974zur EinsetzungeinesBeratendenAusschussesfürSicherheit,
ArbeitshygieneundGesundheitsschutzamArbeitsplatz(ABl.Nr. L 185vom9. 7. 1974,S. 15),geändertdurch:
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge-BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L291

vom 19. 11. 1979, S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
In Artikel4 Absatz1wirddieZahlenangabe„72“durch„96*ersetzt.

F. Behinderte
393D 0136:Beschluß93/136/EWGdes Ratesvom25.Februar1993übereindrittesAktionsprogrammderGemeinschaftzugunsten
der Behinderten (HELIOS 111993-1996) (ABl. Nr. L 56 vom 9. 3. 1993, S. 30)
a) In Artikel9 Absatz1 Buchstabea wirddieZahlenangabe„24“durch„28“ersetzt.
b) In Artikel10Absatz1 Buchstabeb wirddieZahlenangabe„zwölf“durch„sechzehn“ersetzt.
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G. Anderes
375 R 1365:Verordnung(EWG) Nr. 1365/75des Rates vom26. Mai 1975überdie Gründungeiner EuropäischenStiftungzur
VerbesserungderLebens-undArbeitsbedingungen(ABl.Nr. L 139vom30.5. 1975,S. 1),geändertdurch:
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr. L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanien und dun ePortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S.23). s pa \
a) InArtikel 6Absatz1wirddieZahlenangabe„39“durch„51“ersetztundunterdenBuchstabena),b)undc) wirddieZahlenangabe

„zwölf“jeweilsdurch„sechzehn“ersetzt.
b) In Artikel10Absatz1wirddieZahlenangabe„zwölf“durch„sechzehn“ersetzt.

V. Landwirtschaft
A. AllgemeineBestimmungen

I. InformationsnetzlandwirtschaftlicherBuchführungen
365 R 0079:VerordnungNr. 79/65/EWGdes Rates vom 15. Juni 1965zur Bildungeines Informationsnetzeslandwirtschaftlicher
Buchführungenüber die Einkommenslageund die betriebswirtschaftlichenVerhältnisselandwirtschaftlicherBetriebein der EWG
(ABI.Nr. 109vom23.6.1965,S. 1859/65),zuletztgeändertdurch:
- 390R 3577:Verordnung(EWG) Nr. 3577/90des Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 23).
Artikel4 Absatz3 erhältfolgendeFassung:
„(3)Die HöchstzahlderBuchführungsbetriebebeträgt80000fürdieGemeinschaft.
Am 1.März1986beträgtdieAnzahlderBuchführungsbetriebe
- 12000 für Spanien;diese Zahl wird im Laufe der nachfolgendenfünf Jahre schrittweiseerhöht,um schließlich15000 zu

erreichen;
- 1800 fürPortugal;dieseZahlwirdimLaufedernachfolgendenfünfJahre schrittweiseerhöht,umschließlich3000zu erreichen.
Am 1.März 1995beträgtdieAnzahlderBuchführungsbetriebe
2.000fürÖsterreich;
1 100für Finnland;
1.000fürNorwegen;
600fürSchweden;dieseZahlwirdimLaufedernachfolgendendreiJahre erhöht,umschließlich1000zu erreichen.“

In Artikel5 Absatz1wirdfolgenderSatzangefügt:
„Österreich,Finnland,NorwegenundSchwedenbildendiesenAusschußbinnen6 MonatennachihremBeitritt.“

ll. Statistik
1. 372 L 0280: Richtlinie72/280/EWGdes Rates vom 31. Juli 1972betreffenddie von den Mitgliedstaatendurchzuführenden

statistischenErhebungenüberMilch-undMilcherzeugnisse(ABl.Nr. L 179vom7.8.1972,S. 2), zuletztgeändertdurch:
- 391R 1057:Verordnung(EWG)Nr. 1057/91derKommissionvom26.April1991(ABl.Nr. L 107vom27.4.1991,S. 11).
Artikel4 Absatz2 Nummer3 Buchstabea erhältfolgendeFassung:
„a)die Mengeund den Fettgehaltder angeliefertenMilch und des angeliefertenRahms.Die Angabensind gesondertfür die

folgendenGebietenachdendortliegendenBetriebenzu übermitteln:
Belgien Provinces/Provincies
Dänemark -
Deutschland Regierungsbezirke
Griechenland NureinGebiet
Spanien Comunidadesautönomas
Frankreich Regionsde programme
Irland -
Italien Regioni
Luxemburg -
Niederlande Provincies
Norwegen Fylker
Österreich -
Portugal Regiöes
Finnland -
Schweden -
VereinigtesKönigreich Standardregions

HinsichtlichGriechenlandskannjedochnachdemVerfahrendesArtikels7 vorgesehenwerden,daßdieAngabengesondertnach
bestimmtenGebietenzu übermittelnsind.“

2. 376L 0625:Richtlinie76/625/EWGdes Ratesvom20.Juli 1976überdievondenMitgliedstaatendurchzuführendenstatistischen
ErhebungenzurErmittlungdesProduktionspotentialsbestimmterBaumobstanlagen(ABl.Nr.L218 vom11.8. 1976,S. 10),zuletzt
geändertdurch:
- 391R 1057:Verordnung(EWG)Nr. 1057/91derKommissionvom26.April1991(ABl.Nr. L 107vom27.4. 1991,S. 11).
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InArtikel1Absatz1wirdfolgenderUnterabsatzangefügt:
„Österreich,Finnland,NorwegenundSchwedenführendie ErhebungennachdenvorstehendenUnterabsätzenerstmalsvordem
31.Dezember1997durch.“

. 379R 0357:Verordnung(EWG)Nr.357/79desRatesvom5. Februar1979überstatistischeErhebungenderRebflächen(ABl.Nr.
L 54vom5. 3. 1979,S. 124),zuletztgeändertdurch:
- 393R 3205:Verordnung(EG) Nr.3205/93des Ratesvom16.Dezember1993(ABl.Nr. L 289vom24. 11.1993,S. 4).
FolgenderArtikelwirdeingefügt:

„Artikel 1c
DieRepublikÖsterreichführtdieersteGrunderhebung1999durch.In dieserErhebungwirddie LagenachdenRodungenund

AnpflanzungendesWeinwirtschaftsjahres1998/99untersucht.“
In Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 1 werden nach den Worten „die Republik Griechenland“ die Worte „sowie die Republik Österreich“
eingefügt.
InArtikel6 Absatz1werdennachdenWorten„undvonPortugalabdemWirtschaftsjahr1989/90“dieWorte„sowievonÖsterreich
ab demWirtschaftsjahr1997/98“eingefügr.
Artikel6 Absatz6 ersterGedankenstricherhältfolgendeFassung:
„= von Deutschland, Frankreich und Luxemburg erstmals vor dem 1. Oktober 1981, von Italien und Griechenland erstmals vor dem

1.Oktober1984,vonSpanienundPortugalerstmalsvordem1.Oktober1991undvonÖsterreicherstmalsvordem1.Oktober
1996.“

. 982L 0606:Richtlinie82/606/EWGdesRatesvom28.Juli 1982übervondenMitgliedstaatendurchzuführendeErhebungenüber
die Verdiensteder ständigbeschäftigtenArbeiterundderSaisonarbeiterin der Landwirtschaft(ABl. Nr. L 247vom23.8. 1982,
S. 22),zuletztgeändertdurch:
- 391L 0534:Richtlinie91/534/EWGdesRatesvom14.Oktober1991(ABl.Nr.L 288vom18.10.1991,S. 36).
a) Artikel1Absatz1wirddurchfolgendenUnterabsatzergänzt:

„Diein Unterabsatz1 genannteErhebungwird
- bis zum31.Dezember1996vonFinnland,NorwegenundSchwedendurchgeführt;
- bis zum31.Dezember1997vonÖsterreichdurchgeführt.“

b) AnhangI Nummer1 erhältfolgendeFassung:
„!. Für Belgien,Dänemark,Deutschland(mitAusnahmeder LänderBerlin, Bremen,Hamburgund Saarland),Spanien,

Frankreich,Irland,Italien,Luxemburg,die Niederlande,Norwegen,Österreich,Finnland,Schwedenunddas Vereinigte
Königreich:ständigvollzeitlichbeschäftigteArbeiter.“

. 390 R 0837:Verordnung(EWG) Nr. 837/90des Rates vom 26. März 1990überdie von den Mitgliedstaatenzu liefernden
statistischenInformationenüberdieGetreideerzeugung(ABl.Nr. L 88vom3. 4. 1990,S. 1),geändertdurch:
- 390R 3570:Verordnung(EWG)Nr. 3576/90desRatesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 8).
AnhangIll erhältfolgendeFassung:

„AnhangIll
RegionaleEbenennachArtikel6

Mitgliedstaaten Regionale Aufgliederung

Belgique- Beigi& Provinces/Provincies
Danmark -
Deutschland Bundesländer
EAAAS0. Yrenpeofegrepıgeperantigavdntuäng')
Espana Comunidadesautönomas
France Regionsde programme
Ireland -
ltalia Regioni?)
Luxernbourg _
Nederland Provincies
Norge Fylker
Österreich -
Portugal NUTS 1)
Suomi _
Sverige Bidragsomrädenorr

Bidragsomrädesöder
ÖvrigalandetUnitedKingdom Standardregions

NUTS =SystematikderGebietseinheitenfürdie Statistik.
') RegionaleAngabenmüssenspätestensdreiJahre nachInkrafttretendieserVerordnungübermitteltwerden.
») In denzweiJahren nachInkrafttretendieserVerordnungkönnendie italienischenRegionenaufderEbeneNUTS I zusammengefaßtwerden.“



2094

Mitgliedstaaten RegionaleAufgliederung

Belgique- Belgiö

Danmark
Deutschland
EAAASA.
Espana
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Norge
Österreich
Portugal
Suomi
Sverige
UnitedKingdom

Provinces/Provincies—Region
walonne/Vlaamsgewest

Bundesländer
Yamnpeotegrepigeperaxtfisaväantuäng')
Comunidadesautönomas
Regionsde programme

Regioni

Provincies
Fyiker

NUTS11")

Standardregions
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b) AnhangVlll erhältfolgendeFassung:



Il. Qualitätspolitik
392 R 2081:Verordnung(EWG) Nr. 2081/92des Rates vom 14. Juli 1992zum Schutz von geographischenAngabenund
UrsprungsbezeichnungenfürAgrarerzeugnisseundLebensmittel(ABl.Nr. L 208vom24.7. 1992,S. 1)
An Artikel2 Absatz7, Artikel10Absatz1 undArtikel17Absatz1wirdjeweilsfolgenderSatz angefügt:
„FürÖsterreich,Finnland,NorwegenundSchwedenläuftdievorstehendgenannteFristab demZeitpunktihresBeitritts.“

392 R 2082:Verordnung(EWG) Nr. 2082/92des Ratesvom 14. Juli 1992überBescheinigungenbesondererMerkmalevon
AgrarerzeugnissenundLebensmitteln(ABl.Nr. L 208vom24. 7. 1992,S. 9)
An Artikel7 Absatz4 wirdfolgenderSatz angefügt:
„Österreich,Finnland,NorwegenundSchwedenveröffentlichendieseAngabeninnerhalbvon6 MonatennachihremBeitritt.“
An Artikel14Absatz1wirdfolgenderSatzangefügt:
„Für Österreich, Finnland, Norwegen und Schweden läuft die vorstehend genannte Frist ab dem Zeitpunkt ihres Beitritts.“

B. GemeinsameMarktorganisationen
I. MilchundMilcherzeugnisse

MarktfürButterundRahm(ABl.Nr. L 169vom18.7. 1968,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 391R 20485:Verordnung(EWG) Nr.2045/91des Ratesvom26. Juni 1991(ABl.Nr. L 187vom13.7. 1991,S. 1).
In Artikel1Absatz3 Buchstabeb werdenfolgendeGedankenstricheangefügt:
„- als „meierismar”eingestuftsein,wennes sichumnorwegischeButterhandelt,
- als „Teebutter“eingestuftsein,wennes sichumösterreichischeButterhandelt,
- als „meijerivoi/mejerismör“eingestuftsein,wennes sichumfinnischeButterhandelt,
- als „svensktsmör“eingestuftsein,wennes sichumschwedischeButterhandelt.“

387R 0777:Verordnung(EWG) Nr. 777/87desRatesvom16.März1987zurÄnderungder InterventionsregelungfürButterund
Magermilchpulver(ABl.Nr.L 78vom20.3. 1987,S. 10),geändertdurch:
- 391R 1634:Verordnung(EWG)Nr. 1634/91desRatesvom13.Juni 1991(ABl.Nr. L 150vom15.6. 1991,S. 26).
In Artikel1Absatz2 wirddieAngabe„106000Tonnen“ersetztdurch„109000Tonnen“.

387 R 1898:Verordnung(EWG) Nr. 1898/87des Rates vom 2. Juli 1987überden Schutzder Bezeichnungder Milch und
Milcherzeugnissebei ihrerVermarktung(ABl.Nr. L 182vom3. 7. 1987,S. 36),geändertdurch:
- 388R 0222:Verordnung(EWG) Nr. 222/88derKommissionvom22.Dezember1987(ABl.Nr. L 28vom1.2. 1988,S. 1).
DiefolgendenBezeichnungenwerdenimAnhanghinzugefügt:
„—kulturmelk
- ramme
- prim
-— ‚viilifil
- smetana

fi",

392R 1601:Verordnung(EWG)Nr. 1601/92desRatesvom15.Juni 1992zurEinführungvonSondermaßnahmenfürbestimmte
landwirtschaftlicheErzeugnissezugunstenderkanarischenInseln(ABl.Nr. L 173vom27.6. 1992,S. 13),geändertdurch:
- 393R 1974:Verordnung(EWG) Nr. 1974/93derKommissionvom22. Juli 1993(ABl.Nr. L 180vom23.7. 1993,S. 26).
An Artikel2 wirdfolgenderAbsatzangefügt:
„DerAnhangkannnachdemVerfahrendesArtikels30 derVerordnung(EWG) Nr.804/68geändertwerden,umgegebenenfalls
bestimmteMilcherzeugnissemitUrsprunginNorwegenundSchwedenhinzuzufügen,fürdieinderInselgruppeBedarfbestehtund
dietraditionelldorthinausgeführtwerden.“

Milchsektor(ABl.Nr. L 405vom31.12.1992,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 394R 0647:Verordnung(EG) Nr.647/94derKommissionvom23.März 1994(ABl.Nr. L 80vom24.3. 1994,S. 16).
a) Artikel3Absatz2wirdwiefolgtgeändert:

— dieTabellein Unterabsatz1 erhältfolgendeFassung:



Nr.42 - Tag derAusgabe:Bonn,den16.September1994 2097

(inTonnen)

Mitgliedstaaten Lieferungen Direktverkäufe
Belgien 3066337 244094
Dänemark 4 454.459 889
Deutschland') 271764778 100038
Griechenland 625985 4528
Spanien 5 200000 366950
Frankreich 23637283 598515
Irland 5 233805 11959
ltalien 9 212190 717870
Luxemburg 268098 951
Niederlande 10983195 91497
Norwegen 1842000 -
Österreich 2205000 367000
Portugal 1804881 67580
Finnland 2 342000 10000
Schweden 3 300000 3.000
VereinigtesKönigreich 14247283 342764

- diefolgendenUnterabsätzewerdenhinzugefügt:
„DieGesamtmengederösterreichischenQuotefür Lieferungenkannbis zu maximal180000Tonnenerhöhtwerden,um
österreichische„SLOM“-Erzeugerzu entschädigen;dieZuteilungerfolgtgemäßdengemeinschaftsrechtlichenBestimmun-
gen.Diese Reserveist nichtübertragbarunddarfnur zugunstensolcherErzeugerverwendetwerden,derenRechtzur
WiederaufnahmederErzeugunginfolgedes Beitrittsbeeinträchtigtwird.
DieGesamtmengederfinnischenQuotefürLieferungenkannbiszumaximal200000Tonnenerhöhtwerden,umfinnische
„SLOM“-Erzeugerzu entschädigen;die Zuteilungerfolgtgemäß den gemeinschaftsrechtlichenBestimmungen.Diese
ReserveistnichtübertragbarunddarfnurzugunstensolcherErzeugerverwendetwerden,derenRechtzurWiederaufnahme
derErzeugunginfolgedesBeitrittsbeeinträchtigtwird.
Die Gesamtmengeder norwegischenQuotefür Lieferungenkannbis zu maximal175000 Tonnenerhöhtwerden,um
norwegische„SLOM*-Erzeugerzuentschädigen;dieZuteilungerfolgtgemäßdengemeinschaftsrechtlichenBestimmungen.
Diese Reserve ist nicht übertragbarund darf nur zugunstensolcher Erzeugerverwendetwerden,deren Recht zur
WiederaufnahmederErzeugunginfolgedes Beitrittsbeeinträchtigtwird.
Die ErhöhungderGesamtmengenunddieBedingungen,unterdenendie individuellenReferenzmengennachdenvorste-
henden Unterabsätzen zugeteilt werden, werden nach dem in Artikel 11 genannten Verfahren beschlossen.“

In Artikel4 Absatz1wirdfolgenderUnterabsatz2 hinzugefügt:
„FürÖsterreich,Finnlandund Norwegenwirddas Datumdes 31. März 1993jedochdurchden 31. März 1995ersetzt;für
SchwedenwirddiesesDatumdurchden31.März 1996ersetzt.“
In Artikel11wirdfolgenderAbsatz2 hinzugefügt:
„FürÖsterreich,Finnland,NorwegenundSchwedenwerdenjedochfürdieals repräsentativgeltendenMerkmalederMilchdie
AngabendesKalenderjahres1992zugrundegelegt;der repräsentativenationaleDurchschnittdes Fettgehaltsdergelieferten
MilchwirdfürÖsterreichauf4,03v. H., fürFinnlandauf4,34v. H., fürNorwegenauf3,87v.H. undfürSchwedenauf4,33v.H.
festgelegt.“

I. Rindfleisch

393R 3611:Verordnung(EG) Nr. 3611/93des Ratesvom22.Dezember1993(ABl.Nr. L 328vom29. 12.1993,S. 7).

423400fürÖsterreich,
250000für Finnland,
175000fürNorwegen,
250000fürSchweden.
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In Artikel4 d wirdfolgenderAbsatzeingefügt:
„(1a)In Abweichungvon den Absätzen2, 3 und4 werdenden Erzeugernin Österreich,Finnland,Norwegenund Schweden
individuelleHöchstgrenzenausgehendvoneinerjedemderneuenMitgliedstaatenzugeteiltenGesamtanzahlvonPrämienansprü-
chenzugeteilt.DieseGesamtzahlder Prämienansprüchewirdwiefolgtfestgesetzt:
- 325000fürÖsterreich,
- 55.000für Finnland,
- 50.000fürNorwegen,
- 155.000fürSchweden.
IndiesenZahlensindsowohldieursprünglichzuzuteilendenPrämienansprüchealsaucheinevondiesenMitgliedstaatengebildete
Reserveenthalten.
DieKommissionerläßtdieDurchführungsbestimmungenzu diesemAbsatzundinsbesonderedieerforderlichenAnpassungs-und
ÜbergangsmaßnahmennachdemVerfahrendesArtikels27.“

2. 390 R 1186:Verordnung(EWG) Nr. 1186/90des Rates vom 7. Mai 1990zur Erweiterungdes Anwendungsbereichsdes
gemeinschaftlichenHandelsklassenschemasfürausgewachseneRinder(ABl.Nr.L 119vom11.5. 1990,S. 32)
DemArtikel1 Absatz1wirdfolgenderUnterabsatzangefügt:
„In Norwegen und Finnland sind die Maßnahmen nach Unterabsatz 1 ab 1. Januar 1996 durchzuführen.“

Ill. Hopfen
1. 371R 1696:Verordnung(EWG) Nr. 1696/71des Ratesvom26. Juli 1971überdie gemeinsameMarktorganisationfür Hopfen

(ABI. Nr. L 175 vom 4. 8. 1971, S. 1), zuletzt geändert durch:
- 392R 3124:Verordnung(EWG) Nr. 3124/92des Ratesvom26.Oktober1992(ABl.Nr. L 313vom30. 10.1992,S. 1).
DemArtikel17Absatz6 wirdfolgenderSatz angefügt:
„FürÖsterreichbeträgtdieserZeitraumfünfJahre, vomZeitpunktdes Beitrittsan gerechnet.“

2. 377R 1784:Verordnung(EWG)Nr. 1784/77desRatesvom19.Juli 1977überdieZertifizierungvonHopfen(ABl.Nr. L 200vom
8.8. 1977,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 393R 1987:Verordnung(EWG) Nr. 1987/93des Ratesvom19.Juli 1993(ABl.Nr. L 182vom24.7. 1993,S. 1).
DemArtikel9 wirdfolgenderSatz angefügt:
„ÖsterreichteiltdieseAngabeninnerhalbvondreiMonatennachdemBeitrittmit.“

3. 382R 1981:Verordnung(EWG)Nr. 1981/82desRatesvom19.Juli 1982zurFestlegungdesVerzeichnissesderGemeinschafts-
gebiete,indenendie ProduktionsbeihilfefürHopfennuranerkanntenErzeugergemeinschaftengewährtwird(ABl.Nr. L 215vom
23.7. 1982,S. 3), zuletztgeändertdurch:
- 392R 3337:Verordnung(EWG) Nr. 3337/92des Ratesvom16.November1992(ABl.Nr. L 336vom20. 11.1992,S. 2).
In derListeimAnhangwirdfolgendesGebiethinzugefügt:
„Österreich“.

IV. Saatgut
371R 2358:Verordnung(EWG)Nr.2358/71desRatesvom26.Oktober1971zurErrichtungeinergemeinsamenMarktorganisationfür
Saatgut(ABl.Nr. L 246vom5. 11.1971,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 393R 3375:Verordnung(EWG) Nr. 3375/93derKommissionvom9. Dezember1993(ABl.Nr. L 303vom10.12.1993,S. 9).
DemArtikel8 werdenfolgendeAbsätzeangefügt:
„VorbehaltlichderGenehmigungderKommissionkönnenNorwegenundFinnlandjedochBeihilfengewähren:
- fürbestimmteSaatgutmengenbzw.
- fürbestimmteGetreidesaatgutmengen,
dieaufgrundderbesonderenklimatischenBedingungennur indiesenMitgliedstaatenhergestelltwerden.
InnerhalbvondreiJahrennachdemBeitrittübermitteltdieKommissiondemRatanhanddervondenbeidengenanntenMitgliedstaaten
zu gegebenerZeit übermitteltenAuskünfteeinenBerichtüberdie Ergebnisseder genehmigtenBeihilfen,gegebenenfallsmitden
erforderlichenVorschlägen.DerRatbeschließtnachdeminArtikel3 Absatz4 genanntenVerfahren.“

V. EierundGeflügel
375R 2782:Verordnung(EWG)Nr.2782/75desRatesvom29.Oktober1975überdieErzeugungvonunddenVerkehrmitBruteiern
undKükenvonHausgeflügel(ABl.Nr. L 282vom1. 11.1975,S. 100),zuletztgeändertdurch:
- 391R 1057:Verordnung(EWG)Nr. 1057/91derKommissionvom26.April1991(ABl.Nr. L 107vom27.4. 1991,S. 11).
a) Artikel5 Absatz2 erhältfolgendeFassung:

„(2) Bruteier werden in vollkommen sauberen Packungen befördert, die nur Bruteier einer Geflügelart, -kategorie und -sorte aus
einemErzeugerbetriebenthaltenundmindestensfolgendeAngabentragen:„oeufsä couver“,„broedeieren“,„rugeaeg“,„Bruteier”,
„avy&npogexkölayyıv“,„huevospara incubar“,„eggsfor hatching“,„uovada cova“,„rugeegg“,„ovospara incubagäo“,„munia
haudottavaksi“oder„kläckägg“.“
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b) Artikel6 erhältfolgendeFassung:

„Artikel6
BruteiermitHerkunftaus drittenLänderndürfennureingeführtwerden,sofernsie in mindestens3 mmhohenBuchstabenden
NamendesUrsprungslandsundeinenderfolgendenAufdrucketragen:„acouver“,„broedei“,„rugeaeg“,„Brutei“,„npogexköAayrıv“,
„paraincubar“,„hatching“,„cova“,„rugeegg“,„paraincubagäo“,„haudottavaksi“oder„förkläckning“.IhreVerpackungenenthalten
ausschließlichBruteiereinerGeflügelart,-kategorieund-sorteeinesUrsprungslandesundeinesVersendersundtragenmindestens
folgendeAngaben:
a) die auf den Eiern stehenden Angaben;
b) Geflügelart,vonderdieEierstammen;
c) NameoderFirmaundAnschriftdesVersenders.“

Vi. Zucker
1. 368 R 0206:Verordnung(EWG) Nr. 206/68des Ratesvom20. Februar1968überRahmenvorschriftenfür die Verträgeund

BranchenvereinbarungenfürdenKaufvonZuckerrüben(ABl.Nr. L 47vom23.2. 1968,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 185 }:Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr.L 302vom15.11.1985,S. 23). "
a) Artikel5 Absatz4 erhältfolgendeFassung:

„(4) Für den Fall jedoch,daß die Zuckerrübenin Dänemark,Spanien,Finnland,Griechenland,Irland,Portugalund im
VereinigtenKönigreichfreiZuckerfabrikgeliefertwerden,siehtderVertrageineBeteiligungdes Herstellersan denBeförde-
rungskostenvorundlegthierfürdenHundertsatzoderdieBeträgefest.“

b) Artikel8 a wirddurchfolgendenAbsatzergänzt:
„FürÖsterreich,Finnland,NorwegenundSchwedenwerdendieWorte
— „desWirtschaftsjahres1967/68“inArtikel4Absatz2 undinArtikel10Absatz2bzw.„dasWirtschaftsjahr1967/68“inArtikel5

Absatz2 undinArtikel6 Absatz2 ersetztdurch:„desWirtschaftsjahres1994/95“bzw.„dasWirtschaftsjahr1994/95“;
- „vordem Zuckerwirtschaftsjahr1968/69“in Artikel5 Absatz 3 und in Artikel8 Buchstabed ersetztdurch:„vordem

Wirtschaftsjahr1995/96.“
2. 381R 1785:Verordnung(EWG) Nr. 1785/81des Ratesvom30. Juni 1981überdie gemeinsameMarktorganisationfür Zucker

(ABI.Nr. L 177vom1.7. 1981,S. 4), zuletztgeändertdurch:
- 394R 0133:Verordnung(EG) Nr. 133/94des Ratesvom24. Januar 1994(ABl.Nr. L 22vom27. 1. 1994,S. 7).
a) In Artikel16awirdfolgenderAbsatzeingefügt:

„(2a)FürdasersteJahr nachdemBeitrittistFinnlandermächtigt,RohzuckerausDrittländernmitvermindertemAbschöpfungs-
betragimRahmeneinerGesamtmengevon40000Tonneneinzuführen.
DieBestimmungendesvorstehendenUnterabsatzeswerdenanläßlichderzumEndedesWirtschaftsjahres1994/95anstehen-
denRevisiondieserVerordnungüberprüft.“

b) Artikel16aAbsatz7 Unterabsatz1erhältfolgendeFassung:
„(7)Der Antragauf Erteilungder in Absatz 6 genanntenLizenz ist bei der zuständigenStellePortugalsbzw. Finnlands
einzureichen;ihm ist eine Erklärungeines Raffinierersbeizufügen,in der dieser sich verpflichtet,die betreffendeMenge
Rohzuckerin Portugalbzw. in FinnlandinnerhalbvonsechsMonatennachderEinfuhrzu raffinieren.“

c) InArtikel16aAbsatz10erhältderEingangssatzfolgendeFassung:
„(10)PortugalundFinnlandteilenderKommissionfolgendesmit:“.

d) Artikel24Absatz1 Unterabsatz1 erhältfolgendeFassung:
„(1)DieMitgliedstaatenteilennachMaßgabediesesTitelseineA- undeineB-QuotejedeminihremHoheitsgebietniedergelas-
senenzucker-oderisoglukoseerzeugendenUnternehmen,das
— imWirtschaftsjahr1993/94eineA- undeineB-Quoteerhaltenhat;
- imFalleÖsterreichs,FinnlandsundSchwedensimKalenderjahr1994ZuckeroderIsoglukoseerzeugthat.“

e) Artikel24Absatz2 erhältfolgendeFassung:
„(2)FürdieZuteilungder inAbsatz1 genanntenA- undB»QuotengeltenfolgendeGrundquoten:
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I. GrundmengenA

Gebiete a) GrundmengeA b) GrundmengeA
für Zucker (1) für Isoglukose (2)

vonDänemark 328000,0 -
vonDeutschland 1990000,0 28882,0
vonGriechenland 290000,0 10522,0
vonSpanien 960000,0 75000,0
vonFrankreich(Mutterland) 2 530000,0 15887,0
derfranzösischenüberseeischenGebiete 466000,0 -
von Irland 182000,0 -
von italien 1320000,0 16569,0
derNiederlande 690000,0 7426,0
vonÖsterreich 316529,0 -
vonPortugal(Kontinent) 54545,5 8093,9
derautonomenRegionAzoren 9 090,9 -
vonFinnland 133433,0 10845,0
vonSchweden 336364,0 -
derbeigisch-Iuxemburgischen 680000,0 56667,0
Wirtschaftsunion
des VereinigtenKönigreichs 1.040000,0 21696,0

') inTonnenWeißzucker
2) inTonnenTrockensubstanz.

Il. GrundmengenB

Gebiete a) GrundmengeB b) GrundmengeB
fürZucker(1) für Isoglukose(2)

vonDänemark 96629,3 _
vonDeutschland 612312,9 6 802,0
vonGriechenland 29000,0 2 478,0
vonSpanien 40000,0 8 000,0
vonFrankreich(Mutterland) 759232,8 4 135,0
derfranzösischenüberseeischenGebiete 46600,0 -
von Irland 18200,0 -
von Italien 248250,0 3 902,0
derNiederlande 182000,0 1749,0
vonÖsterreich 73881,0 -
von Portugal (Kontinent) 5 454,5 1 906,1
der autonomen Region Azoren 909,1 -
vonFinnland 13343,0 1085,0
vonSchweden 33636,0 -
derbelgisch-Iuxemburgischen 146000,0 15583,0
Wirtschaftsunion
desVereinigtenKönigreichs 104000,0 5 787,0

‘) in TonnenWeißzucker
2) in TonnenTrockensubstanz.“.

f) DemArtikel24Absatz3werdenfolgendeAbsätze2 und3 angefügt:
„Fürdie indennachstehendenMitgliedstaatenniedergelassenenzuckererzeugendenUnternehmengiltjedochfolgendes:
a) Österreich:DieA- undB-QuotedeszuckererzeugendenUnternehmensentsprichtderinAbsatz2TabelleI Spaltea undin

TabelleII Spaltea fürÖsterreichfestgelegtenGrundmengeA bzw.GrundmengeB.
b) Finnland:DieA- undB-Quotedes zuckererzeugendenUnternehmensentsprichtder inAbsatz2 TabelleI Spaltea undin

TabelleIl Spaltea fürFinnlandfestgelegtenGrundmengeA bzw.GrundmengeB.
c) Schweden:DieA- undB-QuotedeszuckererzeugendenUnternehmensentsprichtderinAbsatz2 Tabelle| Spaltea undin

Tabelle!i Spaltea fürSchwedenfestgelegtenGrundmengeA bzw.GrundmengeB.
Hinsichtlichdes in FinnlandniedergelassenenisoglukoseerzeugendenUnternehmensentsprichtdie A- undB-Quotedieses
Unternehmensder in Absatz2 TabelleI Spalteb und in Tabelle Il Spalteb für FinnlandfestgelegtenGrundmengeA bzw.
GrundmengeB.“

VI. WeinundSpirituosen
1. 386R 2392:Verordnung(EWG)Nr. 2392/86des Ratesvom24. Juli 1986zur EinführungdergemeinschaftlichenWeinbaukartei

(ABl.Nr. L 208vom31.7. 1986,S. 1),geändertdurch:
- 390R 3577:Verordnung(EWG) Nr. 3577/90des Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 23).
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InArtikel4 Absatz1 Unterabsatz1wirdfolgenderSatz angefügt:
„InÖsterreichwirdsie innerhalbvonzweiJahren ab demZeitpunktdes Beitrittsfertiggestellt.“

. 387 R 0822:Verordnung(EWG) Nr. 822/87des Ratesvom 16. März 1987überdie gemeinsameMarktorganisationfür Wein
(ABl. Nr. L 84 vom 27. 3. 1987, S. 1), zuletzt geändert durch:
- 393R 1566:Verordnung(EWG)Nr. 1566/93des Ratesvom14.Juni 1993(ABl.Nr. L 154vom25.6. 1993,S. 39).
In Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe a erster Gedankenstrich werden nach den Worten „fürDeutschland“ die Worte „und
Österreich“eingefügt.

. 387R 0823:Verordnung(EWG)Nr.823/87desRatesvom16.März1987zurFestlegungbesondererVorschriftenfürQualitätswei-
ne bestimmterAnbaugebiete(ABl.Nr.L 84vom27.3. 1987,S. 59),zuletztgeändertdurch:
- 391R 3896:Verordnung(EWG)Nr. 3896/91des Ratesvom16.Dezember1991(ABl.Nr. L 368vom31. 12.1991,S. 3).
In Artikel15Absatz2 wirdfolgenderBuchstabehinzugefügt:
„h)fürÖsterreich:

folgendeBezeichnungen,diedieAngabenüberdieHerkunftderWeineergänzen:
„Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer“, „Qualitätswein“

- „Kabinett“oder„Kabinettwein“
- „QualitätsweinbesondererReifeundLeseart“oder„Prädikatswein“
- „Spätlese“oder„Spätlesewein“
— „Auslese“oder„Auslesewein“
- „Beerenauslese“oder„Beerenauslesewein“
— „Ausbruch“oder„Ausbruchwein“
— „Trockenbeerenauslese“oder„Trockenbeerenauslesewein“
- „Eiswein“,„Strohwein“.“

. 389 R 1576:Verordnung(EWG) Nr. 1576/89des Rates vom29. Mai 1989zur Festlegungder allgemeinenRegeln für die
Begriffsbestimmung,BezeichnungundAufmachungvonSpirituosen(ABl.Nr. L 160vom12.6. 1989,S. 1),geändertdurch:
- 392R 3280:Verordnung(EWG) Nr.3280/92des Ratesvom9. November1992(ABl.Nr. L 327vom13.11.1992,S. 3).
a) In Artikel1Absatz4 BuchstaberwirdfolgendeNummereingefügt:

„3.Die Bezeichnungen„Jägertee“,„Jagertee“und„Jagatee“sind LikörenmitUrsprungin Österreichvorbehalten,die unter
Verwendungvon ÄthylalkohollandwirtschaftlichenUrsprungs,von Essenzenaus bestimmtenSpirituosenodervon Tee
gewonnenunddenenmehrerenatürlicheAromastoffeimSinnedesArtikels1 Absatz2 Buchstabeb Zifferi derRichtlinie
88/388/EWGhinzugefügtwerden.DerAlkoholgehaltbeträgtmindestens22,5% vol.DerMindestzuckergehalt,ausgedrückt
als Invertzucker,beträgt100g/l.“

b) DemArtikel1Absatz4 wirdfolgenderBuchstabeangefügt:
„u)Väkeväglögi/Spritglögg

DieSpirituosen,diedurchAromatisierungvonÄthylalkohollandwirtschaftlichenUrsprungsmitnatürlichemodernaturidenti-
schemAromavonGewürznelkenund/oderZimtunterVerwendungeinesdernachstehendenHerstellungsverfahrengewon-
nen wird: Einweichen und/oder Destillieren, erneutes Destillieren des Alkohols unter Beigabe von Teilen der vorstehend
genanntenPflanzen,Zusatz von natürlichemoder naturidentischemAroma von Gewürznelkenoder Zimt oder eine
KombinationdieserMethoden.
AnderenatürlicheodernaturidentischepflanzlicheAromaextrakteimSinneder Richtlinie88/388/EWGkönnenzusätzlich
veredeltwerden,der Geschmackder genanntenGewürzemußabervorherrschendbleiben.Der Gehaltan Wein oder
weinhaltigenErzeugnissendarfnicht50v.H. übersteigen.“

c) In Artikel4 Absatz5 Unterabsatz2 Buchstabea werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„= Moltebeeren
— AmerikanischeTaubeeren
— Moosbeeren
- Preiselbeeren
- Sanddorn",

d) AnhangII wirdwiefolgtgeändert:
Nummer„5.Brandy“wirddurchfolgendeAngabenergänzt:
„Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein“
Nummer„7.Obstbrand“wirddurchfolgendeAngabeergänzt:
„WachauerMarillenbrand“
Nummer„12.SpirituosenmitKümmel“wirddurchfolgendeAngabenergänzt:
„NorskAkevitt/NorskAkvavit/NorskAquavit/NorwegianAquavit“„SvenskAquavit/SvenskAkvavit/SwedishAkvavit“
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Nummer„14.Likör“wirddurchfolgendeAngabenergänzt:
„FinnischerBeeren-Obstlikör
GroßglocknerAlpenbitter
MariazellerMagenlikör
MariazellerJagasaft!
PuchheimerBitter
PuchheimerSchloßgeist
SteinfelderMagenbitter
WachauerMarillenlikör“
Nummer„15.GemischteSpirituosen“wirddurchfolgendeAngabenergänzt:
„SvenskPunsch/SwedishPunsch“
FolgendeNummer„16.“wirdangefügt:
„16.Wodka: NorskVodka/NorwegianVodka

SvenskVodka/SwedishVodka
SuomalainenVodka/FinskVodka/Vodkaof Finland“.

5. 389R 2389:Verordnung(EWG)Nr.2389/89desRatesvom24.Juli 1989überdieGrundregelnfürdieKlassifizierungderRebsorten
(ABl.Nr. L 232vom9. 8. 1989,S. 1),geändertdurch:
- 390R 3577:Verordnung(EWG)Nr. 3577/90des Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 23).
In Artikel3 Absatz 1 wirdvor demPortugalbetreffendenGedankenstrich(,- für Portugal:Region“)folgenderGedankenstrich
eingefügt:
„=fürÖsterreich:Bundesland,“

6. 389R 2392:Verordnung(EWG)Nr.2392/89des Ratesvom24.Juli 1989zurAufstellungallgemeinerRegelnfürdieBezeichnung
undAufmachungderWeineundderTraubenmoste(ABl.Nr.L 232vom9. 8. 1989,S. 13),zuletztgeändertdurch:
- 391R 3897:Verordnung(EWG) Nr. 3897/91des Ratesvom16.Dezember1991(ABl.Nr. L 368vom31. 12.1991,S. 5).
In Artikel2 Absatz3 Buchstabei erhältderersteGedankenstrichfolgendeFassung:
„= „Landwein“fürTafelweinmitUrsprunginderBundesrepublikDeutschlandundin derRepublikÖsterreich,“

7. 389R 3677:Verordnung(EWG)Nr.3677/89desRatesvom7. Dezember1989überdenGesamtalkoholgehaltundGesamtsäure-
gehaltbestimmtereingeführterQualitätsweineundzurAufhebungderVerordnung(EWG)Nr. 2931/80(ABl.Nr. L 360vom9. 12.
1989,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 393R 2606:Verordnung(EWG) Nr. 2606/93des Ratesvom21.September1993(ABi.Nr.L 239vom24.9. 1993,S. 6).
Artikel1Absatz1 Buchstabea wirdmitWirkungvom1.März 1995gestrichen.

8. 391 R 1601:Verordnung(EWG) Nr. 1601/91des Rates vom 10. Juni 1991zur Festlegungder allgemeinenRegelnfür die
Begriffsbestimmung,BezeichnungundAufmachungaromatisiertenWeines,aromatisierterweinhaltigerGetränkeundaromatisierter
weinhaltigerCocktails(ABl.Nr. L 149vom14.6. 1991,S. 1),berichtigtin ABl. Nr. L 349vom18.12.1991,S. 47 undgeändert
durch:
- 392R 3279:Verordnung(EWG) Nr. 3279/92des Ratesvom9. November1992(ABl.Nr. L 327vom13.11.1992,S. 1).
a) DemArtikel2 Absatz2 wirdfolgenderBuchstabeangefügt:

„d)Väkeväviiniglögi/Starkvinsglögg:
ausWein imSinnedes Absatzes1 Buchstabea hergestellteraromatisierterWein,dessencharakteristischerGeschmack
durch die Verwendungvon Gewürznelkenund/oderZimt erzieltwird, die immerzusammenmit anderenGewürzen
verwendetwerdenmüssen;diesesGetränkkanngemäßArtikel3 Absatza gesüßtwerden.“

b) In Artikel2 Absatz3 werdenfolgendeBuchstabeneingefügt:
„sa) Viiniglögi/Vinglögg:

aromatisches Getränk, das ausschließlich aus Rotwein oder Weißwein und Zucker gewonnen und hauptsächlich mit Zimt
und/oderGewürznelkengewürztwird.Im Fall derZubereitungausWeißweinmußdieVerkehrsbezeichnung„Viiniglögi/
Vinglögg“durchdieWorte„ausWeißwein“ergänztwerden.

fb) Glogg
aromatischesGetränk,dasausschließlichausRotweinoderWeißweinundZuckergewonnenundhauptsächlichmitZimt
und/oderGewürznelkengewürztwird.ImFallderZubereitungausWeißweinmußdieVerkehrsbezeichnung„Glegg“durch
dieWorte„ausWeißwein“ergänztwerden.“

9. 392R 2333:Verordnung(EWG)Nr.2333/92desRatesvom13.Juli 1992zurFestlegungderGrundregelnfürdieBezeichnungund
AufmachungvonSchaumweinundSchaumweinmitzugesetzterKohlensäure(ABl.Nr. L 231vom13.8. 1992,S. 9)
Artikel6 Absatz6 Buchstabea Absatz1 erhältfolgendeFassung:
„a)der Begriff„Winzersekt‘den in DeutschlandhergestelitenQualitätsschaumweinenb.A. undder Begriff„Hauersekt“den in

ÖsterreichhergestelltenQualitätsschaumweinenb.A.,diebeidefolgendeVoraussetzungerfüllen:
— SiemüssenausTraubengewonnensein,dieindemselbenWeinbaubetriebgeemtetwurden,indemderHerstellerimSinne

desArtikels5Absatz4dieVerarbeitungderTraubenzuWeindurchführt,diezurHerstellungderQualitätsschaumweineb.A.
bestimmtsind;diesgiltauchfürErzeugergemeinschaften.

- Sie müssenvon dem unterdemerstenGedankenstrichgenanntenHerstellervermarktetundmit Etikettenangeboten
werden,dieAngabenüberdenWeinbaubetrieb,die RebsorteunddenJahrgangenthalten.“
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VIII. Schaf-undZiegenfleisch
1. 385 R 3643:Verordnung(EWG) Nr. 3643/85des Ratesvom 19. Dezember1985überdie ab 1986auf bestimmteDrittländer

anwendbareEinfuhrregelungfürSchaf-undZiegenfleisch(ABl.Nr. L 348vom24. 12.1985,S. 2), zuletztgeändertdurch:
- 392R 3890:Verordnung(EWG) Nr. 3890/92der Kommissionvom28. Dezember1992(ABl. Nr. L 391vom31. 12. 1992,

$. 51).
In derFußnotea inArtikel1Absatz1wirddasWort„Österreich“gestrichen.

2. 389R 3013:Verordnung(EWG)Nr.3013/89desRatesvom25.September1989überdiegemeinsameMarktorganisationfürSchaf-
undZiegenfleisch(ABl.Nr. L 289vom7. 10.1989,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 394R 0233:Verordnung(EG) Nr.233/94vom24. Januar 1994(ABl.Nr. L 30vom3. 2. 1994,S. 9).
Die folgendenArtikelwerdeneingefügt:

„Artikel5e
(1) InAbweichungvonArtikel5a Absätze1,2 und3, Absatz4 Buchstabea sowieAbsätze5 und6wirdfürÖsterreich,Finnland

undSchwedeneineallgemeineObergrenzefürdieGewährungderBeihilfenachArtikel5 festgesetzt.DieGesamtzahlderindieser
ObergrenzeenthaltenenAnsprüchewirdwiefolgtfestgesetzt:
- 205651fürÖsterreich,
- 80000 für Finnland,
- 180000fürSchweden.
DarinsindsowohldieanfänglichzuzuteilendenMengenals auchdievondiesenMitgliedstaatengebildetenReservenenthalten.
(2)AusgehendvondengenanntenObergrenzenwerdendenErzeugerninÖsterreich,FinnlandundSchwedenerzeugerspezifi-

scheObergrenzenzugeteilt,undzwar
- biszum31.Dezember1996fürÖsterreich
— bis zum31.Dezember1995für FinnlandundSchweden.
(3)DieKommissionerläßtdieDurchführungsbestimmungenzu diesemArtikel,insbesonderedieerforderlichenAnpassungs-und

Übergangsmaßnahmen,nachdemVerfahrendesArtikels30.
Artikel5f

(1) In AbweichungvonArtikel5 a Absätze1, 2 und3, Absatz4 Buchstabea sowieAbsätze5 und6 wirdfür Norwegeneine
allgemeineObergrenzefür die Gewährungder Beihilfenach Artikel5 festgesetzt.Die Gesamtzahlder in dieserObergrenze
enthaltenenAnsprüchewirdwiefolgtfestgesetzt:
- 1.040000fürprämienfähigeMutterschafe,und
- einebis zum30. September1995nachdemVerfahrendes Artikeis30 für prämienfähigeZiegenfestzulegendeAnzahl.Die

letztgenannteAnzahlwirdnachArtikel5 Absatz5 dieserVerordnungundArtikel1 Nummer5 der Verordnung(EWG) Nr.
3493/90anhandder 1991gewährtenPrämienentsprechenddemnationalenBeihilferegister(Produksjonstilleggsregisteret)
bestimmtundgiltab demWirtschaftsjahr1995.

DarinsindsowohldieanfänglichzuzuteilendenMengenals aucheinevonNorwegengebildeteReserveenthalten.
(2)AusgehendvondergenanntenObergrenzewerdendenErzeugerninNorwegenbiszum31.Dezember1995erzeugerspezifi-

scheObergrenzenzugeteilt.
(8)DieKommissionerläßtdieDurchführungsbestimmungenzudiesemArtikel,insbesonderedieerforderlichenAnpassungs-und

Übergangsmaßnahmen,nachdemVerfahrendesArtikels30.“

IX. Kulturpflanzen
392 R 1765:Verordnung(EWG) Nr. 1765/92des Rates vom30. Juni 1992zur EinführungeinerStützungsregelungfür Erzeuger
bestimmterlandwirtschaftlicherKulturpflanzen(ABl.Nr. L 181vom1.7. 1992,S. 12),zuletztgeändertdurch:
- 394R 0232:Verordnung(EG) Nr.232/94des Ratesvom24.Januar 1994(ABl.Nr. L 30vom3.2.1994,S. 7).
An Artikel12Absatz1wirdfolgenderGedankenstrichangefügt:
„- die VorschriftenzurBestimmungderBezugsflächen,die inAnhangV fürdie neuenMitgliedstaatenaufzunehmensind.“

X. Getreide
392 R 1766:Verordnung(EWG) Nr. 1766/92des Ratesvom30. Juni 1992überdie gemeinsameMarktorganisationfür Getreide
(ABI.Nr. L 181vom1.7. 1992,S. 21),geändertdurch:
- 393R 2193:Verordnung(EWG)Nr. 2193/93derKommissionvom28. Juli 1993(ABl.Nr. L 196vom5. 8. 1993,S. 22).
a) In Artikel4 Absatz2 wirdnachdemerstenGedankenstrichfolgenderGedankenstricheingefügt:

„= vom1.Dezemberbis zum30. Juni inSchweden.
FallsderAnkaufszeitrauminSchwedenzurUmleitungderinAbsatz1genanntenErzeugnisseausanderenMitgliedstaatenzur
Interventionnach Schwedenführt,erläßtdie Kommissionnachdem Verfahrendes Artikels23 die Einzelvorschriftenzur
BehebungderLage.“
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b) In Artikel7 Absatz1wirdnachUnterabsatz1 folgenderUnterabsatzeingefügt:
„MangelseinernennenswertenErzeugungandererGetreideartenzur StärkeherstellungkanneineProduktionserstattunggewährt
werdenfür Stärke,die in Finnlandund Schwedenaus Gersteund Haferhergestelltwird,sofemdies zu keinemAnstiegdes
nachstehendgenanntenNiveausderHerstellungvonStärkeaus diesenbeidenGetreideartenführt:
— 50.000Tonnenin Finnland,
- 10.000 Tonnen in Schweden.“

Xi. Tabak
392R 2075:Verordnung(EWG) Nr. 2075/92des Ratesvom30. Juni 1992überdie gemeinsameMarktorganisationfür Rohtabak
(ABl. Nr. L 215 vom 30. 7. 1992, S. 70)
In Artikel8 Absatz1wirddieZahl„350000“durchdieZahl„350600“ersetzt.

xl. „Rest“

368R 0827:Verordnung(EWG) Nr. 827/68des Ratesvom28. Juni 1968überdie gemeinsameMarktorganisationfürbestimmtein
AnhangIl desVertragsaufgeführteErzeugnisse(ABl.Nr. L 151vom30.6. 1968,S. 16),zuletztgeändertdurch:
- 393R 2430:Verordnung(EWG) Nr. 2430/93derKommissionvom1. September1993(ABl.Nr. L 223vom2. 9. 1993,S. 9).
Artikel5 wirdwiefolgtergänzt:
„VorbehaltlichderGenehmigungdurchdie KommissionkönnenFinnland,NorwegenundSchwedenBeihilfenfürdie Erzeugungund
Vermarktungvon Rentiererzeugnissen(KN-Code ex 0208 und ex 0210) insoferngewähren,als dies zu keinerErhöhungder
traditionellenErzeugungsniveausführt.“

C. AgrarstrukturenundBegleitmaßnahmenzurgemeinsamenAgrarpolitik

1. 375 L 0268:Richtlinie75/268/EWGdes Ratesvom28. April 1975überdie Landwirtschaftin Berggebietenund in bestimmten
benachteiligtenGebieten(ABl.Nr. L 128vom19.5. 1975,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 385R 0797:Verordnung(EWG)Nr. 797/85des Ratesvom12.März 1985(ABl.Nr. L 93vom30.3. 1985,S. 1).
An Artikel3 Absatz3 wirdfolgenderUnterabsatzangefügt:
„DieGebietenördlichdes 62. BreitengradesundeinigeangrenzendeGebietewerdenden in Unterabsatz1genanntenGebieten
gleichgestellt,soweitsievonsehrschwierigenklimatischenBedingungenbetroffensind,dieeinebeträchtlichverkürzteWachstums-
periodezur Folgehaben.“

2. 378 R 1360:Verordnung(EWG) Nr. 1360/78des Rates vom 19. Juni 1978betreffenddie Erzeugergemeinschaftund ihre
Vereinigungen(ABl.Nr. L 166vom23.6. 1978,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 393R 3669:Verordnung(EG) Nr. 3669/93des Ratesvom22.Dezember1993(ABl.Nr. L 338vom31. 12.1993,S. 26).
a)InArtikel2wirdfolgenderGedankenstrichangefügt:

„- das gesamteösterreichische,finnischeundnorwegischeHoheitsgebiet.“
b) In Artikel3 Absatz1erhältderEingangssatzfolgendeFassung:

„(1)Im Falle Italiens,Griechenlands,Spaniens,Portugals,Norwegens,ÖsterreichsundFinnlandsgiltdieseVerordnungfür
folgendeErzeugnisse,soweitsie indiesenLändemhergestelltwerden:*

3. 390R 0866:Verordnung(EWG)Nr.866/90desRatesvom29.März1990zurVerbesserungderVerarbeitungs-undVermarktungs-
bedingungenlandwirtschaftlicherErzeugnisse(ABl.Nr. L 91vom6. 4. 1990,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 393R 3669:Verordnung(EG) Nr. 3669/93desRatesvom22.Dezember1993(ABl.Nr. L 338vom31. 12.1993,S. 26).
DemArtikel3 Absatz2 wirdfolgenderUnterabsatzangefügt:
„Österreich,Finnland,NorwegenundSchwedenlegendiesePläne innerhalbvondreiMonatennachihremBeitrittvor.“

4. 391 R 2328:Verordnung(EWG) Nr. 2328/91des Ratesvom 15. Juli 1991zur Verbesserungder Effizienzder Agrarstruktur
(ABl.Nr. L 218vom6. 8. 1991,S. 1),zuletztgeändertdurch: "
- 393R 3669:Verordnung(EG) Nr. 3669/93des Ratesvom22.Dezember1993(ABl.Nr. L 338vom31. 12.1993,S. 26).
a) DemArtikel19wirdfolgenderAbsatzangefügt:

„(4)In FinnlandwirdzumZweckderAnwendungdiesesArtikelsdieGesamtheitderbenachteiligtenGebietealsBerggebietim
SinnedesArtikels3 Absatz3 derRichtlinie75/268/EWGangesehen.“

b) In Artikel31Absatz1 Unterabsatz1wirdfolgenderSatzangefügt:
„Österreich,Finnland,NorwegenundSchwedenerstellendieseAusgabenansätzefürdenZeitraum1995bis 1999.“

c) In Artikel31Absatz4 Unterabsatz1wirdfolgenderSatzangefügt:
‚Österreich, Finnland,NorwegenundSchwedenübermittelndieseAusgabenansätzeinnerhalbvondreiMonatennachihrem

itritt.“
5. 392R 2078:Verordnung(EWG) Nr. 2078/92des Ratesvom30. Juni 1992fürumweltgerechteunddennationalenLebensraum

schützendelandwirtschaftlicheProduktionsverfahren(ABi.Nr. L 215vom30.7. 1992,S. 85)
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DemArtikel7 Absatz1wirdfolgenderUnterabsatzangefügt:
„Österreich,Finnland,NorwegenundSchwedenteilenderKommissiondie EntwürfeundVorschriftennachUnterabsatz1binnen
6 MonatennachihremBeitrittmit.“

6. 392R 2080:Verordnung(EWG)Nr.2080/92desRatesvom30.Juni 1992zurEinführungeinergemeinschaftlichenBeihilferegelung
für Aufforstungsmaßnahmen in der Landwirtschaft (ABl. Nr. L 215 vom 30. 7. 1992, S. 96)
In Artikel5 Absatz1wirdfolgenderUnterabsatzhinzugefügt:
„Österreich,Finnland,NorwegenundSchwedennehmendieMitteilungennachUnterabsatz1binnen6 MonatennachihremBeitritt
vor.“

D. RechtderPflanzengesundheitunddesökologischenLandbaus

l. Pflanzengesundheit
1. 37710093:Richtlinie77/93/EWGdesRatesvom21.Dezember1976überMaßnahmenzumSchutzderGemeinschaftgegendie

EinschleppungundAusbreitungvon Schadorganismender Pflanzenund Pflanzenerzeugnisse(ABl. Nr. L 26 vom31. 1. 1977,
S. 20),zuletztgeändertdurch:
- 393L 0110:Richtlinie93/110/EGderKommissionvom9. Dezember1993(ABl.Nr. L 303vom10.12.1993,S. 19).
a) AnhangI Teil B wirdwiefolgtgeändert:

- UnterBuchstabea Nummer1werdenin der rechtenSpaltedie Buchstaben„S, FI“angefügt.
— UnterBuchstabea wirdnachNummer1folgendeseingefügt:

„1.a) Giloboderapallida Fi
(Stone)Behrens “

— UnterBuchstabeaNummer2wirdinderrechtenSpaltefolgenderWortlauteingefügt:„S(Malmöhus,Kristianstads,Blekinge,
KalmarundGotlandslän)“.

- UnterBuchstabeb Nummer1werdeninder rechtenSpaltedie Buchstaben„S, Fi* eingefügt.
— UnterBuchstabeb Nummer2 werdeninder rechtenSpaltedie Buchstaben„S, FI*eingefügt.

b) AnhangIl Teil B wirdwiefolgtgeändert:
UnterBuchstabeb Nummer2 werdeninder rechtenSpaltedie Buchstaben„A,FI, N“eingefügt.

c) Anhanglil Teil B wirdwiefolgtgeändert:
In Nummer1werdeninder rechtenSpaltedie Buchstaben„A,Fi, N“eingefügt.

d) AnhangIV Teil B wirdwie folgtgeändert:
- In den Nummern20.1,20.2,22, 23, 24, 25.1,25.2,26, 27 und30 werdenin der rechtenSpaltedie Buchstaben„S, FI“

eingefügt.
— NachNummer20.2wirdfolgenderWortlauteingefügt:

„20.3. Knollenvon UnbeschadetderAnforde- Fi
Solanum rungennachTeil A
tuberosumL., AbschnittII Nummern19.1,

19.2und19.5,amtlicheBestä-
tigung,daßdieVorschriften
eingehaltensindin bezugauf
Giloboderapallida(Stone)
BehrensundGlobodera
rostochiensis(Wollenweber)
Behrens,diedenenderRicht-
linie69/465/EWGent-
sprechen.“

— In Nummer21werdenin der rechtenSpaltedie Buchstaben„A,Fi, N“eingefügt.
2. 392L 0076:Richtlinie92/76/EWGderKommissionvom6.Oktober1992zurAnerkennungvongemeinschaftlichenSchutzgebieten

mitbesonderenpflanzengesundheitlichenRisiken(ABl.Nr. L 305vom21. 10. 1992,S. 12)
a) Artikel1wirdwiefolgtergänzt:

„ImFallederRepublikÖsterreich,derRepublikFinntand,desKönigreichsSchwedenunddesKönigreichsNorwegenwerdendie
genanntenGebietebis zum31.Dezember1996anerkannt.“

b) DerAnhangwirdwiefolgtgeändert:
i) UnterBuchstabea Nummer2 wirdinder rechtenSpaltefolgenderWortlauthinzugefügt:„Finnland,Schweden“.
ii) UnterBuchstabea wirdnachNummer5 folgendeshinzugefügt:

„sa Gioboderapallida Finnland
(Stone)Behrens

5b Gioboderarostochiensis Finnland
(Wollenweber)Behrens.“



ii) UnterBuchstabea Nummer12wirdinder rechtenSpaltefolgenderWortlauthinzugefügt:
„Schweden(Malmöhus,Kristianstads,Biekinge,Kaimar,Gotlandslän).“

iv) UnterBuchstabeb Nummer2 wirdinder rechtenSpaltefolgenderWortlauthinzugefügt:
„Österreich,Finnland,Norwegen“.

v) UnterBuchstabed Nummer1wirdin derrechtenSpaltefolgendeshinzugefügt:
„Finnland,Schweden,Norwegen“.

vi) UnterBuchstabed Nummer2 wirdinder rechtenSpaltefolgenderWortlauthinzugefügt:
„Finnland,Schweden“.

il.ÖkologischerLandbau

a)

b)

„D: ÖkologischeAgrarwirtschaft- EWG Kontrollsystemoder
BiologischeLandwirtschaft- EWG Kontrollsystem“.

„Fl: Luonnonmukainenmaataloustuotanto-ETY:n valvontajärjestelmä/Ekologisktjordbruk—EEG-kontrollsystem
N: @akologisklandbruk—EBF-kontrollordning
S: Ekologisktjordbruk- EEG-kontrolisystem“.

E. Veterinär- und Tierzuchtrecht

I. Veterinärrecht

ErsterTeil - Grundlagen

Kapitel1—HorizontaleRechtsakte

391L 0496:Richtlinie91/496/EWGdes Ratesvom15.Juli 1991(ABl.Nr. L 268vom24.9. 1991,S. 56)
392R 1601:Verordnung(EWG) Nr. 1601/92des Ratesvom15.Juni 1992(ABl.Nr. L 173vom27.6. 1992,S. 13)
392D 0438:Entscheidung92/438/EWGdes Ratesvom13.Juli 1992(ABl.Nr. L 243vom25.8. 1992,S. 27)
392L 0118:Richtlinie92/118/EWGdes Ratesvom17.Dezember1992(ABl.Nr. L 62vom15.3. 1993,$. 49).

„Artikel18a
(1)DieEinführungderKontrollregelungnachdiesemKapitelwirdvonÖsterreichinnerhalbeinerFristvondreiJahrenabdem

InkrafttretendesBeitrittsvertragsvorgenommen.WährenddieserÜbergangszeitwendetÖsterreichdieMaßnahmenan,dievor
demZeitpunktdes Inkrafttretensdes Beitrittsvertragsnachdemin Artikel24 genanntenVerfahrenfestgelegtwurden.Durch
dieseMaßnahmenmußsichergestelltsein,daß alleerforderlichenKontrollenin größtmöglicherNähederAußengrenzender
Gemeinschaftvorgenommenwerden.
(2)DieEinführungderKontrollregelungnachdiesemKapitelwirdvonFinnlandinnerhalbeinerFristvonzweiJahrenabdem

InkrafttretendesBeitrittsvertragsvorgenommen.WährenddieserÜbergangszeitwendetFinnlanddieMaßnahmenan,dievor
demZeitpunktdes Inkrafttretensdes Beitrittsvertragsnachdemin Artikel24 genanntenVerfahrenfestgelegtwurden.Durch
dieseMaßnahmenmußsichergestelltsein,daß alleerforderlichenKontrollenin größtmöglicherNähederAußengrenzender
Gemeinschaftvorgenommenwerden.“
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b) In Artikel31 werdennachdenWorten„DieMitgliedstaaten“folgendeWorteeingefügt:„undinsbesondereÖsterreichund
Finnland“.

c) In AnhangI wirdfolgenderWortlauteingefügt:
„13.DasGebietderRepublikÖsterreich
14. DasGebietderRepublikFinnland
15. DasGebietdesKönigreichsNorwegen
16. DasGebietdesKönigreichsSchweden.“

. 391L 0496:Richtlinie91/496/EWGdesRatesvom15.Juli 1991zurFestlegungvonGrundregelnfürdieVeterinärkontrollenvonaus
DrittländernindieGemeinschafteingeführtenTierenundzurÄnderungderRichtlinien89/662/EWG,90/425/EWGund90/675/EWG
(ABI.Nr.L 268vom24.9.1991,S. 56),geändertdurch:
- 391L 0628:Richtlinie91/628/EWGdes Ratesvom19.November1991(ABl.Nr. L 340vom11.12.1991,S. 17)
- 392D 0438:Entscheidung92/438/EWGdes Ratesvom13.Juli 1992(ABl.Nr. L 243vom25.8. 1992,S. 27).
a) FolgenderArtikelwirdeingefügt:

„Artikel17a
Die Einführungder KontrollregelungnachdiesemKapitelwirdvonÖsterreichundFinnlandinnerhalbeinerFristvon drei

JahrenabdemInkrafttretendesBeitrittsvertragsvorgenommen.WährenddieserÜbergangszeitwendenÖsterreichund
FinnlanddieMaßnahmenan, dievordemZeitpunktdes Inkrafttretensdes Beitrittsvertragsnachdemin Artikel23genannten
Verfahrenfestgelegtwurden.DurchdieseMaßnahmenmußsichergestelltsein,daßalleerforderlichenKontrolleningrößtmögli-
cherNähederAußengrenzenderGemeinschaftvorgenommenwerden.“

b) In Artikel29werdennachdenWorten„DieMitgliedstaaten“folgendeWorteeingefügt:
„undinsbesondereÖsterreichundFinnland“.

Kapitel2 —Tiergesundheit

A. HandelundVermarktung
. 364L 0432:Richtlinie64/432/EWGdes Ratesvom26.Juni 1964zurRegelungviehseuchenrechtlicherFragenbeiminnergemein-
schaftlichenHandelsverkehrmitRindernundSchweinen(ABi.Nr. 121vom29.7. 1964,S. 1977/64),zuletztgeändertdurch:
- 392L 0102:Richtlinie92/102/EWGdes Ratesvom27.November1992(ABl.Nr. L 355vom5. 12.1992,S. 32).
a) DemArtikel2 Buchstabeo wirdfolgenderWortlautangefügt:

„=inÖsterreich: Bundesland
—in Finnland: Lääni/län
- in Norwegen: fylke
—in Schweden: län“.

b) DemArtikel3 Absatz2 Buchstabee wirdfolgenderSatz hinzugefügt:
„Bis zum 1. Januar 1996könnenRinderund Schweineaus FinnlandundNorwegenjedochmiteinervon der zuständigen
BehördejedesdieserMitgliedstaatenamtlichzugelassenenKennzeichengekennzeichnetwerden.Diezuständigenfinnischen
und norwegischenBehördenübermittelnder Kommissionund den anderenMitgliedstaatenalle Informationenüber die
Charakteristikades amtlichzugelassenenKennzeichens.“

c) DemArtikel4 a Absatz3 wirdfolgenderUnterabsatzhinzugefügt:
„WährendeinesÜbergangszeitraumsvondreiJahren ab demInkrafttretendes Beitrittsvertragsmußferneran allenlebenden
Schweinen,einschließlichwildenSchweinen,einserologischerTestmitnegativemErgebnisdurchgeführtwerden,wenndiese
auseinemGebietimSinnedesArtikels2Buchstabeo, indemeinHerddervesikulärenSchweinekrankheitaufgetretenist,nach
Finnlandversandtwerdensollen.DieserTest istwährendeinesZeitraumsvonzwölfMonatennachdemAuftretendes letzten
SeuchenherdesindemgenanntenGebieterforderlich.“

d) DemArtikel4 b wirdfolgenderAbsatzhinzugefügt:
„DarüberhinausmußwährendeinerÜbergangsfristvondreiJahrenabdemInkrafttretendesBeitrittsvertragsanallenlebenden
Schweinen,einschließlichwildenSchweinen,einserologischerTestmitnegativemErgebnisdurchgeführtwerden,wenndiese
aus einemGebietimSinnedesArtikels2 Buchstabeo, in demeinHerdder klassischenSchweinepestaufgetretenist,nach
Finnland,NorwegenundSchwedenversandtwerdensollen.DieserTest istwährendeinesZeitraumsvonzwölfMonatennach
demAuftretendesletztenSeuchenherdesindemgenanntenGebieterforderlich.GegebenenfallskönnendieDurchführungsbe-
stimmungenzu diesemAbsatznachdemVerfahrendesArtikels12erlassenwerden.“

e) FolgenderArtikelwirdeingefügt:
„Artikel8 a

Bezüglichdes seuchenhaftenSpätabortsderSchweinemußwährendeinesÜbergangszeitraumsvondreiJahren ab dem
Inkrafttretendes Beitrittsvertragsan allenlebendenSchweinen,einschließlichwildenSchweinen,ein serologischerTest mit
negativemErgebnisdurchgeführtwerden,wenndieseauseinemGebietimSinnedesArtikels2 Buchstabe0, indemeinHerd
desseuchenhaftenSpätabortsderSchweineamtlichfestgestelltwurde,nachSchwedenversandtwerdensollen.DieserTestist
währendeines Zeitraumsvon zwölf Monatennach dem Auftretendes letztenSeuchenherdesin dem genanntenGebiet
erforderlich.Die Durchführungsbestimmungenzu diesemArtikelwerdennachdemVerfahrendes Artikels12erlassen.“

f} DemArtikel9 werdenfolgendeAbsätzehinzugefügt:
„(4)DieKommissionprüftsobaldwiemöglichdievonSchwedenvorgelegtenProgrammehinsichtlichder infektiösenRinder-
Rhinotracheitis/infektiösenpustulärenVulvovaginitis(IBR/IPV) der Rinder und der Aujeszky-Krankheitder Schweine. Im
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Anschlußan diesePrüfung,undwennes sichaufgrundder Prüfungals erforderlicherweist,könnendie Bestimmungendes
Absatzes2 zurAnwendunggelangen.DieentsprechendenBeschlüssenachAbsatz2werdensobaldwiemöglicherlassen.Bis
zumErlaßdieserBeschlüssekannSchwedenwährendeinesZeitraumsvoneinemJahr nachdemInkrafttretendesBeitrittsver-
tragsseine vor diesemZeitpunktgeltendeninnerstaatlichenRegelnhinsichtlichder genanntenKrankheitenanwenden.Der
vorstehendgenannteZeitraumeinesJahres kannerforderlichenfallsnachdemVerfahrendesArtikels12verlängertwerden.
(5)DieKommissionprüftdasvonÖsterreichvorgelegteProgrammhinsichtlichderinfektiösenRinder-Rhinotracheitis/infektiö-

senpustulärenVulvovaginitis(IBR/IPV)derRinder.ImAnschlußandiesePrüfung,undwennes sichaufgrundderPrüfungals
erforderlicherweist,könnendieBestimmungendesAbsatzes2zurAnwendunggelangen.DieentsprechendenBeschlüssenach
Absatz2 werdenvordemInkrafttretendes Beitrittsvertragserlassen.

(6) Die Kommissionprüftdie von Finnlandund NorwegenvorgelegtenProgrammehinsichtlichder infektiösenRinder-
Rhinotracheitis/infektiösenpustulärenVulvovaginitis(IBR/IPV) der Rinder und der Aujeszky-Krankheitder Schweine. Im
Anschlußan diesePrüfung,undwennes sichaufgrundder Prüfungals erforderlicherweist,könnendie Bestimmungendes
Absatzes2 zur Anwendunggelangen.Die entsprechendenBeschlüssenach Absatz2 werdenvor dem Inkrafttretendes
Beitrittsvertragserlassen.“
DemArtikel10werdenfolgendeAbsätzeangefügt:
„(4)DieKommissionprüftsobaldwiemöglichdievonSchwedenmitgeteilteBegründunghinsichtlichderParatuberkulose,der
Leptospirose(leptospirosaharjo),derKampylobakteriose(genitaleForm),derTrichomonose(fötaleInfektion)derRindersowie
dertransmissiblenGastroenteritis,derLeptospirose(leptospirosapomona)unddesepidemischenFerkeldurchfalls.ImAnschluß
andiesePrüfung,undwennessichaufgrundderPrüfungalserforderlicherweist,könnendieBestimmungendesAbsatzes2 zur
Anwendunggelangen.Die entsprechendenBeschlüssenachAbsatz2 werdensobaldwiemöglicherlassen.Bis zumErlaß
dieserBeschlüssekannSchwedenwährendeinesZeitraumsvoneinemJahr nachdemInkrafttretendesBeitrittsvertragsseine
vor diesemZeitpunktgeitendeninnerstaatlichenRegeinhinsichtlichder genanntenKrankheitenanwenden.Der vorstehend
genannteZeitraumeinesJahres kannerforderlichenfallsnachdemVerfahrendesArtikels12verlängertwerden.
(5)DieKommissionprüftdievonFinnlandundNorwegenmitgeteiltenBegründungenhinsichtlichderinfektiösenRinder-Rhi-

notracheitis/infektiösenpustulärenVulvovaginitis(IBR/IPV)derRinderundderAujeszky-KrankheitderSchweine.ImAnschluß
andiesePrüfung,undwennes sichaufgrundderPrüfungalserforderlicherweist,könnendieBestimmungendesAbsatzes2zur
Anwendunggelangen.Die entsprechendenBeschlüssenach Absatz 2 werdenvor dem Inkrafttretendes Beitrittsvertrags
erlassen.“
FolgenderArtikelwirdeingefügt:

„Artikel10a
(1) Bis zum Inkrafttretender ÄnderungendieserRichtliniegeltenhinsichtlichSalmonellenbei für die Verbringungnach

Finnland,NorwegenundSchwedenbestimmtenRindem,Zucht-,Nutz-undSchlachtschweinenamBestimmungsortdieRegeln
dervondiesenMitgliedstaatenangewandtenoperationellenProgramme.Wirdfestgestellt,daßdieseTierepositivsind,sogelten
fürsiedieselbenMaßnahmenwiefürTiereausdiesenMitgliedstaaten.DieseMaßnahmengeltennichtfürTiereausBetrieben,
fürdieeinnachdemVerfahrendesArtikels12als gleichwertiganerkanntesProgrammangewandtwird.
(2)DieGarantiennachAbsatz1sindnuranwendbar,nachdemdieKommissioneinoperationellesProgrammgebilligthat,das

von Finnland,NorwegenundSchwedenvorgelegtwird.Die Beschlüsseder Kommissionmüssenvor dem Inkrafttretendes
Beitrittsvertragserlassenwerden,damitdieoperationellenProgrammeunddieGarantiennachAbsatz1ab demInkrafttreten
des Beitrittsvertragsanwendbarsind.“
In AnlageB Nummer12wirdfolgenderWortlauthinzugefügt:
„M) Österreich: BundesanstaltfürTierseuchenbekämpfung,Mödling
n) Finnland: CentralLaboratory,TuberculinSection,Weybridge,England
0) Norwegen: Veterinzerinstituttet,Oslo
p) Schweden: Statensveterinärmedicinskaanstalt,Uppsala“.
In AnlageC Nummer9 wirdfolgenderWortlauthinzugefügt:
„m) Österreich: BundesanstaltfürTierseuchenbekämpfung,Mödling
n) Finnland: Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinär- medicin och livsmedel, Helsingfors
0) Norwegen: Veterinaerinstituttet,Oslo
p) Schweden: Statensveterinärmedicinskaanstalt,Uppsala“.
InAnlageF wirdinAnmerkung4 zuMusterI, inAnmerkung5 zuMusterIl, inAnmerkung4 zuMusterIll undinAnmerkung5 zu
MusterIV jeweilsnachstehenderWortlauthinzugefügt:
„m) Österreich:Amtstierarzt
n) Finnland: kunnaneläinlääkärioderkaupungineläinlääkärioderläänineläinlääkäri/kommunalveterinäroderstadsve-

terinäroderlänsveterinär
0) Norwegen: _distriktsveteringer
p) Schweden: länsveterinär,distriktsveterinärodergränsveterinär“.

In AnlageG KapitelII AbschnittA Nummer2 wirdnachstehenderWortlauthinzugefügt:
„m) Österreich: BundesanstaltfürTierseuchenbekämpfung,Mödling
n) Finnland: Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos,Helsinki/Anstaltenförveterinärmedicinoch livsmedel,Helsingfors
0) Norwegen: Veterinaerinstituttet,Oslo ’
p) Schweden: Statensveterinärmedicinskaanstalt,Uppsala“.

L 0068:Richtlinie91/68/EWGdesRatesvom28.Januar 1991zurRegelungtierseuchenrechtlicherFragenbeiminnergemein-
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a) DemArtikel8 wirdfolgenderAbsatzhinzugefügt:
„(4)DieKommissionprüftsobaldwiemöglichdievonSchwedenmitgeteilteBegründunghinsichtlichderParatuberkulosedes
Schafsundder infektiösenAgalaktiedes Schafs.ImAnschlußan diesePrüfung,undwennes sichaufgrundder Prüfungals
erforderlicherweist,könnendieBestimmungendesAbsatzes2zurAnwendunggelangen.DieentsprechendenBeschlüssenach
Absatz2werdensobaldwiemöglicherlassen.Bis zumErlaßdieserBeschlüssekannSchwedenwährendeinesZeitraumsvon
einemJahr nachdemInkrafttretendesBeitrittsvertragsseinevordiesemZeitpunktgeltendeninnerstaatlichenRegelnhinsicht-
lichdergenanntenKrankheitenanwenden.DervorstehendgenannteZeitraumeinesJahres kannerforderlichenfalisnachdem
VerfahrendesArtikels15verlängertwerden.“

b) FolgenderArtikelwirdeingefügt:

„Artikel8 a
Auf AntragFinnlandsund Norwegensnimmtdie Kommissionfür die Zweckeder Anwendungder Artikel7 und 8 die

erforderlichenUntersuchungenaufdie inAnhangB AbschnitteII undIll genanntenKrankheitenvor,damitdieentsprechenden
BeschlüsseerforderlichenfallsnachdemVerfahrendesArtikels15vordemInkrafttretendesBeitrittsvertragserlassenwerden
können.“

c) In AnhangA Kapitel1AbschnittII Nummer2 Zifferi wirdfolgenderSatzangefügt:
„DieseBestimmungwirdvor dem Inkrafttretendes Beitrittsvertragsim Hinblickauf ihreetwaigeAbänderungüberprüft;die
AbänderungerfolgtnachdemVerfahrendesArtikels15.“

. 390L0426:Richtlinie90/426/EWGdes Ratesvom26. Juni 1990zur FestlegungdertierseuchenrechtlichenVorschriftenfürdas
VerbringenvonEquidenundfürihreEinfuhraus Drittländern(ABl.Nr. L 224vom18.8. 1990,S. 42),geändertdurch:
= 390L 0425:Richtlinie90/425/EWGdes Ratesvom26.Juni 1990(ABl.Nr. L 224vom18.8, 1990,S. 29)
= 3911.0496:Richtlinie91/496/EWGdes Ratesvom15.Juli 1991(ABl.Nr. L 268vom24.9. 1991,S. 56)
- 392D 0130:Entscheidung92/130/EWGderKommissionvom13.Februar1992(ABl.Nr. L 47vom22.2. 1992,S. 26)
= 392L 0036:Richtlinie92/36/EWGdes Ratesvom29.April1992(ABl.Nr. L 157vom10.6.1992,S. 28).
In AnhangC wirdin Fußnote(c)amSeitenendefolgenderWortlautangefügt:
„inÖsterreich: „Amtstierarzt“,
in Finnland: „kunnaneläinlääkärioder kaupungineläinlääkärioder läänineläinlääkäri/kommunalveterinäroder stadsveterinär

oder länsveterinär*
in Norwegen: „distriktsveterinaer“
in Schweden: „länsveterinär,distriktsveterinärodergränsveterinär“.“

. 390L 0539:Richtlinie90/539/EWGdes Rates vom 15. Oktober1990über die tierseuchenrechtlichenBedingungenfür den
innergemeinschaftlichenHandelmitGeflügelundBruteiernundfürihreEinfuhrausDrittländern(ABi.Nr.L 303vom31.10.1990,
S. 6), geändertdurch:
- 391L 0494:Richtlinie91/494/EWGdes Ratesvom26. Juni 1991(ABl.Nr. L 268vom24. 9. 1991,S. 35)
- 392D 0369:Entscheidung92/369/EWGderKommissionvom24. Juni 1992(ABl.Nr. L 195vom14.7. 1992,S. 25)
- 393L 0120:Richtlinie93/120/EGdes Ratesvom22.Dezember1993(ABl.Nr. L 340vom31. 12.1993,S. 35).
a) DemArtikel5 wirdfolgenderBuchstabeangefügt:

„d) mußbezüglichSalmonellendas fürFinnland,NorwegenundSchwedenbestimmteGeflügeldennachdenArtikeln9 a,9 b
und10b festgelegtenBedingungenentsprechen.“

b) Die folgendenArtikelwerdeneingefügt:
„Artikel 9a

(1)Finnland,NorwegenundSchwedenkönnenhinsichtlichSalmonellenderKommissioneinoperationellesProgrammüber
dieZuchtgeflügelbeständesowieüberdiezurAufnahmeindieZuchtgeflügelbeständeunddieNutzgeflügelbeständebestimm-
tenEintagskükenbeständevorlegen.
(2) Die Kommissionprüftdie operationellenProgramme.ImAnschlußan diese Prüfung,undwennes sich aufgrundder

Prüfungals erforderlicherweist,legtdie KommissionnachdemVerfahrendesArtikels32dieallgemeinenoderbeschränkten
Zusatzgarantienfest,die für SendungennachFinnland,NorwegenundSchwedenverlangtwerdenkönnen.DieseGarantien
müssendenjenigenentsprechen,die Finnland,NorwegenundSchwedenjeweilsiminnerstaatlichenRahmenanwenden.Die
entsprechendenBeschlüssewerdenvordemInkrafttretendes Beitrittsvertragserlassen.

Artikel9b
(1) Finnland,Norwegenund SchwedenkönnenhinsichtlichSalmonellenbis zum Erlaß einerGemeinschaftsregelungder

KommissioneinoperationellesProgrammüberdieLegehennenbestände(Nutzgeflügel,das imHinblickaufdieErzeugungvon
EiernzummenschlichenVerzehrgezogenwird)vorlegen.
“ (2) Die Kommissionprüftdie operationellenProgramme.Im Anschlußan diese Prüfung,undwennes sich aufgrundder
Prüfungals erforderlicherweist,legtdie KommissionnachdemVerfahrendesArtikels32 dieallgemeinenoderbeschränkten
Zusatzgarantienfest,die für SendungennachFinnland,NorwegenundSchwedenverlangtwerdenkönnen.DieseGarantien
müssendenjenigenentsprechen,die Finnland,NorwegenundSchwedenjeweilsiminnerstaatlichenRahmenanwenden.Des
weiteren wird bei diesen Garantien die Stellungnahme des Wissenschaftlichen Veterinärausschusses hinsichtlich der Serotypen
vonSalmonelleneingeholt,die indasVerzeichnisderinvasivenSerotypenfürGeflügelaufzunehmensind.Dieentsprechenden
BeschlüssewerdenvordemInkrafttretendesBeitrittsvertragserlassen.“
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FolgenderArtikelwirdeingefügt:
„Artikel10b

(1)Die Sendungenvon SchlachtgeflügelnachFinnland,NorwegenundSchwedenwerdenhinsichtlichSalmonellenfürdie
nichtinAnhangIl KapitelIll AbschnittA genanntenSerotypenindemHerkunftsbetriebeinemmikrobiologischenStichprobentest
nachdenvomRat aufVorschlagder KommissionvordemInkrafttretendes BeitrittsvertragsfestzulegendenRegelnunterzo-
gen.
(2) DerUmfangdes in Absatz1 genanntenTestsunddieanzuwendenMethodenmüssenanhandderStellungnahmedes

WissenschaftlichenVeterinärausschussesundanhanddesoperationellenProgramms,dasFinnland,NorwegenundSchweden
derKommissionvorzulegenhaben,festgelegtwerden.
(3)DerinAbsatz1genannteTestwirdnichtfürSchlachtgeflügeldurchgeführt,dasauseinemBetriebstammt,fürdaseinnach

demVerfahrendesArtikels32als demdesAbsatzes2 gleichwertiganerkanntesProgrammgilt.“
DemArtikel12Absatz2 wirdfolgenderUnterabsatzhinzugefügt:
„HinsichtlichFinnlands,NorwegensundSchwedenswerdendie entsprechendenBeschlüssezu demStatus„nichtgegendie
Newcastle-KrankheitimpfendeZone“nachdemVerfahrendesArtikels32vordemZeitpunktdes InkrafttretensdesBeitrittsver-
tragserlassen.“
DemArtikel13wirdfolgenderAbsatzhinzugefügt:
„(4)DieKommissionprüftsobaldwiemöglichdasvonSchwedenvorgelegteProgrammhinsichtlichderinfektiösenBronchitis
(1.B.).ImAnschlußandiesePrüfung,undwennessichaufgrundderPrüfungalserforderlicherweist,könnendieBestimmungen
desAbsatzes2 zurAnwendunggelangen.DieentsprechendenBeschlüssenachAbsatz2werdensobaldwiemöglicherlassen.
Bis zum Erlaß dieserBeschlüssekann Schwedenwährendeines Zeitraumsvon einemJahr nach dem Inkrafttretendes
BeitrittsvertragsseinevordiesemZeitpunktgeltendeninnerstaatlichenRegelnhinsichtlichdergenanntenKrankheitenanwen-
den.DervorstehendgenannteZeitraumeinesJahres kannerforderlichenfallsnachdemVerfahrendesArtikels32verlängert
werden.“
DemArtikel14wirdfolgenderAbsatzhinzugefügt:
„(4)DieKommissionprüftsobaldwiemöglichdievonSchwedenmitgeteilteBegründunghinsichtlichderinfektiösenRhinotra-
cheitisderPute(TRT) bzw.desKopfschwellungssyndroms(SHS),derinfektiösenLaryngotracheitis(ILT),des Eierverlust-Syn-
droms76 (EDS 76) und der Hühnerpocken.Im Anschlußan diese Prüfung,undwennes sich aufgrundder Prüfungals
erforderlicherweist,könnendieBestimmungendesAbsatzes2zurAnwendunggelangen.DieentsprechendenBeschlüssenach
Absatz2werdensobaldwiemöglicherlassen.Bis zumErlaßdieserBeschlüssekannSchwedenwährendeinesZeitraumsvon
einemJahr nachdemInkrafttretendesBeitrittsvertragsseinevordiesemZeitpunktgeltendeninnerstaatlichenRegelnhinsicht-
lichdergenanntenKrankheitenanwenden.DervorstehendgenannteZeitraumeinesJahres kannerforderlichenfallsnachdem
VerfahrendesArtikels32verlängertwerden.“
In AnhangI Nummer1wirdfolgenderWortlautangefügt:
„Österreich: BundesanstaltfürVirssseuchenbekämpfungbeiHaustieren,Wien-Hetzendorf
Finnland: Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos,Helsinki/Anstaltenförveterinärmedicinoch livsmedel,Helsingfors
Norwegen: Veterinaerinstituttet,Oslo
Schweden: Statensveterinärmedicinskaanstalt,Uppsala“.

a)

b)

e)

393L 0054:Richtlinie93/54/EWGdes Ratesvom24. Juni 1993(ABl.Nr. L 175vom19.7. 1993,S. 34).
DemArtikel12wirdfolgenderAbsatzangefügt:
„(4) Die Kommissionprüftsobald wie möglichdie von SchwedenvorgelegtenProgrammehinsichtlichder infektiösen
Pankreasnekrose(IPN), der bakteriellenNierenerkrankung(BKD), der Furunkuloseund der Yersinioseoder enterischen
Rotmaulkrankheit(ERM).ImAnschlußandiesePrüfung,undwennessichaufgrundderPrüfungalserforderlicherweist,können
dieBestimmungendesAbsatzes2zurAnwendunggelangen.DieentsprechendenBeschlüssenachAbsatz2werdensobaldwie
möglicherlassen.Bis zum Erlaß dieserBeschlüssekannSchwedenwährendeinesZeitraumsvon einemJahr nachdem
Inkrafttretendes Beitrittsvertragsseine vor diesemZeitpunktgeltendeninnerstaatlichenRegelnhinsichtlichder genannten
Krankheitenanwenden.Der vorstehendgenannteZeitraumeines Jahres kannerforderlichenfallsnachdemVerfahrendes
Artikels26verlängertwerden.“
DemArtikel13wirdfolgenderAbsatzangefügt:
„(4)DieKommissionprüftsobaldwiemöglichdievonSchwedenmitgeteilteBegründunghinsichtlichderFrühjahresvirämieder
Karpfen(SVC). ImAnschlußan diesePrüfung,undwennes sich aufgrundder Prüfungals erforderlicherweist,könnendie
BestimmungendesAbsatzes2 zurAnwendunggelangen.DieentsprechendenBeschlüssenachAbsatz2 werdensobaldwie
möglicherlassen.Bis zum Erlaß dieserBeschlüssekannSchwedenwährendeines Zeitraumsvon einemJahr nachdem
Inkrafttretendes Beitrittsvertragsseine vor diesemZeitpunktgeltendeninnerstaatlichenRegelnhinsichtlichder genannten
Krankheitenanwenden.Der vorstehendgenannteZeitraumeines Jahres kannerforderlichenfallsnachdemVerfahrendes
Artikels26verlängertwerden.“
DiefolgendenArtikelwerdeneingefügt:

„Artikel28a
Was Fische,ihreEier undGametenzur AufzuchtoderWiederaufstockunganbelangt,so sind Sendungenvon odernach

FinnlandwährendeinerÜbergangszeitvondreiJahren ab demZeitpunktdes Inkrafttretensdes Beitrittsvertragsnichtgestat-
tet.
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Artikel28b
Was FischeundKrebstierezurAufzuchtoderWiederaufstockunganbelangt,so sindSendungenaus odernachNorwegen

währendeinerÜbergangszeitvoneinemJahr ab demInkrafttretendesBeitrittsvertragsnichtgestattet.AufAntragNorwegens
wirddieserZeitraumnachdemVerfahrendesArtikels26 jeweilsumeinJahr verlängert.DieÜbergangszeitbeträgthöchstens
fünfJahre ab demInkrafttretendesBeitrittsvertrags.

Artikel28c
Nach dem Verfahrendes Artikels26 könnendie entsprechendenBeschlüsseerlassenwerden,um die von Finnland,

Norwegenund Schwedenim Hinblickauf die in AnhangA Liste Il genanntenKrankheitenvorgelegtenProgrammezu
genehmigen.DieseBeschlüssetretenje nachLagedes FallesmitdemBeitrittoderwährendderÜbergangszeitennachden
Artikeln28aund28binKraft.DiesbezüglichwirddieVierjahresfristnachAnhangB AbschnittI BuchstabeB fürFinnlandaufdrei
Jahre mitzwei Tests je landwirtschaftlichenBetriebwährenddiesesZeitraumsverkürzt.In bezugauf Norwegenwirdden
historischenDatenfürdieinfektiösehämatopoetischeNekrose(IHN)unddiehämorrhagischeVirusseptikämie(SHV)Rechnung
getragen.“

=

h

=

=

„BiszumErlaßeinschlägigerGemeinschaftsbestimmungenkannSchwedenseineinnerstaatlichenVorschrifteninbezugauffür
SchwedenbestimmteSchlangenundandereReptilienbeibehalten.“
DemArtikel6 AbschnittA Nummer2 Buchstabeb wirdfolgenderSatz hinzugefügt:
„BeidiesenFestlegungenwirdderFallderindenarktischenRegionenderGemeinschaftgehaltenenWiederkäuerberücksich-
tigt.“
DemArtikel6 AbschnittA Nummer2 wirdfolgenderBuchstabehinzugefügt:
„Cc)BestimmungenüberdieLeukosekönnennachdemVerfahrendesArtikels26 erlassenwerden.“
DemArtikel6 AbschnittA Nummer3 werdenfolgendeBuchstabenhinzugefügt:
„e)HinsichtlichdervesikulärenSchweinekrankheitmußwährendeinerÜbergangszeitvondreiJahrenabdemInkrafttretendes

BeitrittsvertragseinserologischerTestmitnegativemErgebnisanSchweinendurchgeführtwerden,dieauseinemGebietim
SinnedesArtikels2Buchstabe0derRichtlinie64/432/EWG,indemeinHerddervesikulärenSchweinekrankheitaufgetreten
ist,nachFinnlandversandtwerdensollen.DieserTest istwährendeinesZeitraumsvonzwölfMonatennachdemAuftreten
des letztenSeuchenherdesindemgenanntenGebieterforderlich.

f) Hinsichtlichder klassischenSchweinepestmußwährendeinerÜbergangszeitvon drei Jahren ab dem Inkrafttretendes
BeitrittsvertragseinserologischerTestmitnegativemBefundanallenSchweinendurchgeführtwerden,dieauseinemGebiet
imSinnedes Artikels2 Buchstabeo der Richtlinie64/432/EWG,in demein Seuchenherdder klassischenSchweinepest
aufgetretenist,nachFinnland,NorwegenundSchwedenversandtwerdensollen.DieserTest istwährendeinesZeitraums
von zwölfMonatennachdemAuftretendes letztenSeuchenherdesin demgenanntenGebieterforderlich.Die Durch-
führungsbestimmungen zu diesen Buchstaben können nach dem Verfahren des Artikels 26 erlassen werden.

g) Hinsichtlichdes seuchenhaftenSpätabortsder Schweinemußwährendeiner Übergangszeitvon drei Jahren ab dem
InkrafttretendesBeitrittsvertragseinserologischerTestmitnegativemErgebnisanSchweinendurchgeführtwerden,dieaus
einem Gebiet im Sinne des Artikels 2 Buchstabe o der Richtlinie 64/432/EWG, in dem ein Herd des seuchenhaften
SpätabortsderSchweineaufgetretenist,nachSchwedenversandtwerdensollen.DieserTest istwährendeinesZeitraums
von zwölfMonatennach demAuftretendes letztenSeuchenherdesin demgenanntenGebieterforderlich.Die Durch-
führungsbestimmungenzu diesenBuchstabenwerdennachdemVerfahrendesArtikels26erlassen.“

FolgenderArtikelwirdeingefügt:
„Artikel10a

Hinsichtlich der Tollwut werden die Artikel 9 und 10 nach dem Verfahren des Artikels 26 nach Vorlage der entsprechenden
Begründungenso geändert,daßderLageFinnlands,NorwegensundSchwedensRechnunggetragenwird,umaufsie gleiche
Bestimmungenanzuwenden,wiesie fürMitgliedstaatenineinerentsprechendenLagegelten.“
DemArtikel13Absatz2 wirdfolgenderBuchstabeangefügt:
„@)FürSchwedengilteineFristvonzweiJahrenabdemZeitpunktdes Inkrafttretensdes Beitrittsvertrags,umdieMaßnahmen

hinsichtlichderEinrichtungen,InstituteoderZentrenumzusetzen.“
DemArtikel22wirdfolgenderAbsatzangefügt:
„AnhangB wirdvordemInkrafttretendes Beitrittsvertragsüberprüft,insbesondereumdie ListederKrankheitenso zu ändern,
daßjeneaufgenommenwerden,fürdieWiederkäuerundSchweineempfänglichsindsowiejene,diedurchSperma,Eizellen
undEmbryonenvonSchafenübertragenwerdenkönnen.“
In AnhangC Nummer2 Buchstabea wirdfolgenderWortlautangefügt:
„EinMitgliedstaatkannjedochvon der Kommissionermächtigtwerden,die Verbringungvon Tieren anderenUrsprungsin
zugelasseneEinrichtungen,Instituteoder Zentrenzu gestatten,wenndie zuständigeBehördefür diese Tiere sonst keine
zufriedenstellendeLösungfindenkann.Der Mitgliedstaatlegtder Kommissioneinen Plan vor, in demdie für diesenFall
anwendbarenzusätzlichenGarantienaufgeführtsind.
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7. 372 L 0461: Richtlinie72/461/EWGdes Rates vom 12. Dezember1972zur RegelungviehseuchenrechtlicherFragenbeim
innergemeinschaftlichenHandelsverkehrmitfrischemFleisch(ABl.Nr. L 302vom31. 12.1972,S. 24),zuletztgeändertdurch:
- 39210118:Richtlinie92/118/EWGdesRatesvom17.Dezember1992(ABl.Nr.L 62vom15.3.1993,S.49).
ImAnhangwirdunterNummer2 folgendeAbkürzunghinzugefügt:
„- ETY“.

B. Bekämpfungsmaßnahmen
. 385L 0511:Richtlinie85/511/EWGdes Ratesvom18.November1985zur EinführungvonMaßnahmenderGemeinschaftzur
BekämpfungderMaul-undKlauenseuche(ABl.Nr. L 315vom26. 11.1985,S. 11),geändertdurch:
- 390L 0423:Richtlinie90/423/EWGdesRatesvom26.Juni1990(ABl.Nr.L 224vom18.8. 1990,S. 13)
- 392D 0380:Entscheidung92/380/EWGderKommissionvom2. Juli 1992(ABl.Nr. L 198vom17.7. 1992,S. 54).
a) In AnhangA wirdfolgenderWortlautangefügt:

„Schweden:Statensveterinärmedicinskaanstalt,Uppsala“.
b) InAnhangB wirdfolgenderWortlautangefügt:

„Österreich:BundesanstaltfürVirusseuchenbekämpfungbeiHaustieren,Wien-Hetzendorf
Finnland: StatensVeterinapreInstitutforVirusforskning,Lindholm,Dänemark

AnimalVirusResearchInstitute,PirbrightWoking,Surrey,VereinigtesKönigreich
Norwegen:StatensVeterinagreInstitutforVirusforskning,Lindholm,Dänemark

AnimalVirusResearchInstitute,Pirbright,Woking,Surrey,VereinigtesKönigreich
Schweden:Statensveterinärmedicinskaanstalt,Uppsala“.

2. 380 L 0217:Richtlinie80/217/EWGdes Ratesvom22. Januar 1980überMaßnahmender Gemeinschaftzur Bekämpfungder
klassischenSchweinepest(ABl.Nr. L 47vom21.2. 1980,S. 11),zuletztgeändertdurch:
- 393D 0384:Entscheidung93/384/EWGdes Ratesvom14.Juni 1993(ABl.Nr. L 166vom8. 7. 1993,S. 34).
In AnhangIl wirdnach„Portugal:LaboratorioNacionalde InvestigagäoVeterinaria- Lisboa“folgenderWortlautangefügt:
„Österreich: BundesanstaltfürVirusseuchenbekämpfungbeiHaustieren,Wien-Hetzendorf
Finnland: StatensVeterinaereInstitutforVirusforskning,Lindholm,Dänemark
Norwegen: StatensVeterinzereInstitutforVirusforskning,Lindholm,Dänemark
Schweden: Statensveterinärmedicinskaanstalt,Uppsala“.

3. 392 L 0035: Richtlinie92/35/EWGdes Rates vom 29. April 1992zur Festlegungvon Kontrollregeinund Maßnahmenzur
BekämpfungderPferdepest(ABl.Nr. L 157vom10.6. 1992,S. 19)
In Anhang| Teil A wirdfolgenderWortlautangefügt:
„Österreich: BundesanstaltfürVirusseuchenbekämpfung,Wien-Hetzendorf
Finnland: StatensVeterinaereInstitutforVirusforskning,LindholmDK-4771Kalvehave
Norwegen: StatensVeterinaereInstitutforVirusforskning,LindholmDK-4771Kalvehave
Schweden: Statensveterinärmedicinskaanstalt,Uppsala“

4. 3921 0040:Richtlinie92/40/EWGdesRatesvom19.Mai 1992mitGemeinschaftsmaßnahmenzurBekämpfungderGeflügelpest
(ABI.Nr.L 167vom22.6.1992,S. 1)
ImAnhangIV wirdfolgenderWortlautangefügt:
„Österreich: BundesanstaltfürVirusseuchenbekämpfung,Wien-Hetzendorf
Finnland: Eläinlääkintä-jaelintarvikelaitos,Helsinki/Anstaltenförveterinärmedicinochlivsmedel,Helsingfors
Norwegen: Statensveterinärmedicinskaanstaft,Uppsala,Schweden
Schweden: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala“

5. 392L 0066:Richtlinie92/66/EWGdes Ratesvom14.Juli 1992überGemeinschaftsmaßnahmenzurBekämpfungderNewcastle-
Krankheit(ABl.Nr. L 260vom5. 9. 1992,S. 1)
In AnhangIV wirdfolgenderWortlautangefügt:
„Österreich: BundesanstaltfürVirussseuchenbekämpfung,Wien-Hetzendorf
Finnland: Eläinlääkintä-jaelintarvikelaitos,Helsinki/Anstaltenförveterinärmedicinoch livsmedel,Helsingfors
Norwegen: Veterinagrinstituttet,Oslo
Schweden: Statensveterinärmedicinskaanstalt,Uppsala“

. 393L 0053:Richtlinie93/53/EWGdes Ratesvom24. Juni 1993zur FestlegungvonMindestmaßnahmenderGemeinschaftzur
BekämpfungbestimmterFischseuchen(ABl.Nr. L 175vom19.7. 1993,S. 23)
In AnhangA wirdfolgenderWortlautangefügt:
„Österreich: Institutfür Fischkunde,VeterinärmedizinischeUniversität,Wien
Finnland: Eläinlääkintä-jaelintarvikelaitos,Helsinki/Anstaltenförveterinärmedicinoch livsmedel,Helsingfors
Norwegen: Veterinzerinstituttet,Oslo
Schweden: Statensveterinärmedicinskaanstalt,Uppsala“.

. 392L 0119:Richtlinie92/11Y/EWGdesRatesvom17.Dezember1992mitallgemeinenGemeinschaftsmaßnahmenzurBekämp-
fungbestimmterTierseuchensowiebesonderenMaßnahmenbezüglichdervesikulärenSchweinekrankheit(ABl.Nr.L62vom15.3.
1993,S. 69)
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In AnhangI! Punkt5 wirdfolgenderWortlautangefügt:
„Österreich: BundesanstaltfürVirusseuchenbekämpfung,Wien-Hetzendorf
Finnland: Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos,Helsinki/Anstaltenförveterinärmedicinoch livsmedel,Helsingfors
Norwegen: StatensVeterinaereInstitutforVirusforskning,Lindholm,4771-Kalvehave,Dänemark
Schweden: Statensveterinärmedicinskaanstalt,Uppsala“.

Kapitel3 - ÖffentlicheGesundheit
.. 364L 0433:Richtlinie64/433/EWGdes Ratesvom26. Juni 1964überdiegesundheitlichenBedingungenfürdieGewinnungund
das InverkehrbringenvonfrischemFieisch(ABl.Nr. L 121vom29.7. 1964,S. 2012/64),geändertdurch:
- 391L 0497:Richtlinie91/497/EWGdes Ratesvom29. Juli 1991(ABl.Nr. L 268vom24. 9. 1991,S. 69)
- 392L 0005:Richtlinie9/S/EWG desRatesvom10.Februar1992(ABl.Nr. L 57vom2. 3. 1992,S. 1).
a) DemArtikel3 Absatz1AbschnittA Buchstabef Zifferii wirdfolgenderGedankenstrichangefügt:

„=beifürFinnland,NorwegenundSchwedenbestimmtenFleischeinederAngabennachAnhangIV Teil IV dritterGedanken-
strichenthaltenmuß.”

b) ImeinleitendenSatzvonArtikel4 AbschnittA wirdnachdemDatum„1.Januar 1993“folgenderWortlauteingefügt:
„=mitAusnahmeÖsterreichs,Finnlands,NorwegensundSchwedens,für die das maßgeblicheDatumder 1. Januar 1995
ist—“.

c) ImeinleitendenSatz vonArtikel4 AbschnittA wirdnachdemDatum„31.Dezember1991“folgenderWortlauteingefügt:
„—mitAusnahmeÖsterreichs,Finnlands,NorwegensundSchwedens,fürdiedasmaßgeblicheDatumder31.Dezember1993
ist—“,

d) DemArtikel5 werdenfolgendeAbsätzeangefügt:
„(3)Bis die inAbsatz2 vorgesehenenGemeinschaftsbestimmungenerlassenwerden,geltenhinsichtlichSalmonellenbeifür
dieVerbringungnachFinnland,NorwegenundSchwedenbestimmtemFleischfolgendeBestimmungen:
a)- Fleischsendungen sind im Herkunftsbetrieb einem mikrobiologischen Stichprobentest nach den vom Rat auf Vorschlag der

KommissionvordemInkrafttretendes Beitrittsvertragszu erlassendenBestimmungenunterzogenworden;
b) i) derTestnachBuchstabea wirdnichtfürFleischsendungendurchgeführt,diefüreinenBetriebzwecksPasteurisierung,

SterilisierungodereinervergleichbarenBehandlungbestimmtsind;
ii) jedochgeltenwährendeinesZeitraumsvondreiJahren ab demInkrafttretendes Beitrittsvertragsfürdas unterZifferi

genannteFleischdieRegeln,die indenvonFinnland,NorwegenundSchwedenangewandtenoperationellenProgram-
menvorgesehensind.InsoweitwirddiesesFleischdenselbenMaßnahmenunterworfen,dieaufFleischmitUrsprungin
Finnland, Norwegen und Schweden anwendbar sind. Vor Ablauf dieses Dreijahreszeitraums wird diese Bestimmung
überprüftundgegebenenfallsnachdemVerfahrendesArtikels16geändert;

c) der unterBuchstabea vorgeseheneTest wirdnichtfür FleischmitHerkunftaus einemBetriebdurchgeführt,in demein
Programm anwendbar ist, das nach dem Verfahren des Artikels 16 als ein dem in Absatz 4 genannten Programm
vergleichbaresProgrammanerkanntwurde.
(4)DieGarantiennachAbsatz3sindnuranwendbar,nachdemdieKommissioneinoperationellesProgrammgebilligthat,das

von Finnland,NorwegenundSchwedenvorzulegenist. Die Beschlüsseder Kommissionmüssenvor demInkrafttretendes
Beitrittsvertragserlassenwerden,damitdieoperationellenProgrammeunddieGarantiennachAbsatz3 ab demInkrafttreten
des Beitrittsvertragsanwendbarsind.“

e) In AnhangI KapitelXi Nummer50 Buchstabea ersterGedankenstrichwerdennach„UK“folgendeKennbuchstabeneinge-
fügt:
„AT- FI- NO - SE“.

f) In AnhangI KapitelXi Nummer50 Buchstabea zweiterGedankenstrichundNummer50 Buchstabeb dritterGedankenstrich
wirdfolgendeAbkürzungangefügt:
„oderETY“.

9) In AnhangIV Teil IV wirdfolgenderGedankenstrichangefügt:
„= für Finnland,NorwegenoderSchwedenbestimmtist (4):

i) DerTest nachArtikel5 Absatz3 Buchstabea wurdedurchgeführt(4),
ü) das FleischistzurVerarbeitungbestimmt(4),
ii) das Fleischstammtaus einemBetrieb,indemeinProgrammnachArtikel5 Absatz3 Buchstabec anwenbarist (4).“

. 391 L 0498:Richtlinie91/498/EWGdes Ratesvom 29. Juli 1991überdie Gewährungvon zeitlichund inhaltlichbegrenzten
AusnahmenvondenbesonderenHygienevorschriftenderGemeinschaftfürdieHerstellungunddas Inverkehrbringenvonfrischem
Fleisch(ABl.Nr. L 268vom24.9. 1991,S. 105)
a) In Artikel2 Absatz1wirdnachdemDatum„31.Dezember1995“folgenderWortlauteingefügt:

„= mitAusnahmeNorwegensundSchwedens,fürdiedasmaßgeblicheDatumder31.Dezember1996ist,sowieÖsterreichs
undFinniands,fürdiedasmaßgeblicheDatumder31.Dezember1997ist—.

b) In Artikel2 Absatz2 Unterabsatz4 wirdnachdemDatum„1.Juli 1992“folgenderWortlauteingefügt:
„= oderimFalleÖsterreichs,Finnlands,NorwegensundSchwedensab demInkrafttretendes Beitrittsvertrags-“.
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3. 371L 0118:Richtlinie71/118/EWGdesRatesvom15.Februar1971zurRegelunggesundheitlicherFragenbeimHandelsverkehr
mitfrischemGeflügelfieisch(ABl.Nr. L 55vom8. 3. 1971,S. 23),geändertundaktualisiertdurch:
- 392 0116:Richtlinie92/116/EWGdesRatesvom17.Dezember1992(ABl.Nr.L 62vom15.3. 1993,S. 1).
a) In Artikel3 Teil | AbschnittA Buchstabei wirdfolgenderGedankenstrichangefügt:

„= beiFleisch,dasfürFinnland,NorwegenundSchwedenbestimmtist,isteinederinAnhangVITeil IVBuchstabee genannten
Angabenbeizufügen.“

b) DemArtikel5 werdenfolgendeAbsätzeangefügt:
„(3)Bis die inAbsatz2 vorgesehenenGemeinschaftsbestimmungenerlassenwerden,geltenhinsichtlichSalmonellenbei für
dieVerbringungnachFinnland,NorwegenundSchwedenbestimmtemFleischfolgendeBestimmungen:
a) FleischsendungensindimHerkunftsbetriebeinemmikrobiologischenStichprobentestnachdenvomRataufVorschlagder

KommissionvordemInkrafttretendes Beitrittsvertragszu erlassendenBestimmungenunterzogenworden;
b) der Test nach Buchstabea wirdnichtfür FleischmitHerkunftaus einemBetriebdurchgeführt,in demein Programm

anwendbarist, das nachdemVerfahrendes Artikels16 als ein dem in Absatz4 genanntenProgrammvergleichbares
Programmanerkanntwurde.
(4)DieGarantiennachAbsatz3 sindnuranwendbar,nachdemdieKommissioneinoperationellesProgrammgebilligthat,

dasvonFinnland,NorwegenundSchwedenvorzulegenist.DieBeschlüssederKommissionmüssenvordemInkrafttretendes
Beitrittsvertragserlassenwerden,damitdieoperationellenProgrammeunddieGarantiennachAbsatz3 abdemInkrafttreten
des Beitrittsvertragsanwendbarsind.“

c) In AnhangI KapitelXI! Nummer66 Buchstabea ersterGedankenstrichwerdenfolgendeKennbuchstabenangefügt:
„AT-FI-NO- SE“.

d) In AnhangI KapitelXIl Nummer66 Buchstabea dritterGedankenstrichwirdnach„EEF“folgendeAbkürzungeingefügt:
„oderETY".

e) In AnhangVI Teil IV wirdfolgenderBuchstabeangefügt:
„e) wenndas Fleischfür Finnland,NorwegenundSchwedenbestimmtist (2):

i) derTest nachArtikel5 Absatz3 durchgeführtwurde(4)
i) das Fleisch aus einemBetriebstammt,in demein ProgrammnachArtikel5 Absatz3 Buchstabeb anwendbar

ist(4).“
f} InAnhangVI wirdamSeitenendefolgendeFußnoteangefügt:

„(4)Nichtzutreffendesstreichen.“
4. 392 L 0116:Richtlinie92/116/EWGdes Ratesvom 17. Dezember1992zur Änderungund Aktualisierungder Richtlinie71/

118/EWGzurRegelunggesundheitlicherFragenbeimHandelsverkehrmitfrischemGeflügelfleisch(ABl.Nr.L 62vom15.3.1993,
S. 1)
In Artikel3 werdenfolgendeAbsätzeeingefügt:
„(1a)Für FinnlandundNorwegengilthinsichtlichbestimmterBetriebeauf ihremGebieteineFristbis zum1. Januar 1996.Das
Fleischaus diesenBetriebenkannnurin ihremjeweiligenHoheitsgebietvermarktetwerden.FinnlandundNorwegensetzendie
KommissionvondenhinsichtlichdieserBetriebeerlassenenVorschriftenin Kenntnis.Sie übermittelnderKommissionundden
anderenMitgliedstaateneineListedieserBetriebe.
(1b)FürÖsterreichgilthinsichtlichbestimmterBetriebeaufseinemGebieteineFristbis zum1.Januar 1996.Das Fleischaus

diesenBetriebenkannnurinseinemHoheitsgebietvermarktetwerden.ÖsterreichsetztdieKommissionvondenhinsichtlichdieser
BetriebeerlassenenVorschriftenin Kenntnis.Es übermitteltderKommissionunddenanderenMitgliedstaateneineListedieser
Betriebe.ÖsterreichkannbestimmtenBetriebeneinezusätzlicheFristbis zum1. Januar 1998gewähren,vorausgesetzt,diese
BetriebehabenbeiderzuständigenBehördevordem1.April1995einenentsprechendenAntraggestellt.DiesemAntragistein
Plan und ein Arbeitsprogrammmitden Fristenbeizufügen,innerhalbdererder Betriebden AnforderungendieserRichtlinie
nachkommenkann.ÖsterreichübermitteltderKommissionvordem1. Juli 1995eineListederBetriebe,deneneinezusätzliche
Frist gewährtwerdensoll. In dieser Liste ist für jeden einzelnenBetriebdie Art und Dauerder beabsichtigtenAusnahme
anzugeben.DieKommissionprüftdieseListeundnimmtsieerforderlichenfallsmitÄnderungenan.DieKommissionbringtdieListe
denMitgliedstaatenzurKenntnis.“

5. 377100989:Richtlinie77/99Y/EWGdesRatesvom21.Dezember1976zurRegelunggesundheitlicherFragenbeiderHerstellung
unddemInverkehrbringenvonFleischerzeugnissenundeinigenanderenErzeugnissentierischenUrsprungs(ABl.Nr. L 26vom
31. 1. 1977,S. 85),geändertundaktualisiertdurch:
- 392 0005:Richtlinie92/5/EWGdes Ratesvom10.Februar1992(ABl.Nr. L 57vom2. 3. 1992,S. 1),
geändertdurch:
- 392 0045:Richtlinie92/45/EWGdes Ratesvom16.Juni 1992(ABl.Nr. L 268vom14.9. 1992,S. 35)
- 392L 0116:Richtlinie92/116/EWGdesRatesvom17.Dezember1992(ABl.Nr. L 62vom15.3. 1993,S. 1)
- 392 0118:Richtlinie92/118/EWGdes Ratesvom17.Dezember1992(ABl.Nr. L 62vom15.3. 1993,S. 49).
a) In Artikel10Absatz2 wirdnachdemDatum„1.Januar 1996“folgenderWortlauteingefügt:

„mitAusnahme .
—Schwedens,fürdas dasmaßgeblicheDatumder 1. Januar 1997ist,
- Österreichs,FinnlandsundNorwegens,fürdiedasmaßgeblicheDatumder 1. Januar 1998ist,“
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b) In Artikel10Absatz3 wirdnachdemDatum„1.Januar 1996“folgenderWortlauteingefügt:
„mitAusnahme
—Schwedens,fürdas dasmaßgeblicheDatumder 1. Januar 1997ist,
- Österreichs,FinnlandsundNorwegens,fürdiedasmaßgeblicheDatumder 1. Januar 1998ist—“.

c) In Anhang B Kapitel Vi Nummer 4 Buchstabe a Ziffer i erster Gedankenstrich sind nach „UK“ folgende Kennbuchstaben
einzufügen:
„AT- FI- NO - SE“.

d) In AnhangB KapitelVi Nummer4 Buchstabea Zifferi zweiterGedankenstrichwirdfolgendeAbkürzungangefügt:
„ETY“.

e) In AnhangB KapitelVI Nummer4 Buchstabea Zifferii dritterGedankenstrichwirdfolgendeAbkürzungangefügt:
„ETY“.

Regelung gesundheitlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mitFleischerzeugnissen sowie zurÄnderung der
Richtlinie64/433/EWG(ABl.Nr. L 57vom2. 3. 1992,S. 1)
In Artikel3 wirdamEndevonAbsatz1dasWort„sowie“eingesetztundfolgenderGedankenstrichangefügt:
“- bestimmteBetriebein Schweden,für die Schwedendieser Richtliniebis spätestenszum 1. Januar 1996nachkommen

muß“.
392L 0120:Richtlinie92/120/EWGdesRatesvom17.Dezember1992überdieGewährungvonzeitlichundinhaltlichbegrenzten
AusnahmenvondenbesonderenHygienevorschriftenderGemeinschaftfürdieHerstellungunddas Inverkehrbringenbestimmter
ErzeugnissetierischenUrsprungs(ABl.Nr. L 62vom15.3. 1993,S. 86)
In Artikel1Absatz1wirdnachdemDatum„31.Dezember1995*folgenderWortlauteingefügt:
„—mitAusnahmeÖsterreichsundNorwegens,fürdiedasmaßgeblicheDatumder31.Dezember1996ist,sowieFinnlands,fürdas
dasmaßgeblicheDatumder31.Dezember1997ist—“.

HandelsverkehrgeltendenAnforderungenan Hackfleisch,Fleischin Stückenvonwenigerals 100g undFleischzubereitungen
sowiezurÄnderungderRichtlinien64/433/EWG,71/118/EWGund72/462/EWG(ABI.Nr.L 382vom31.12.1988,S. 3),geändert
durch:
- 392L 0110:Richtlinie92/110/EWGdes Ratesvom14.Dezember1992(ABl.Nr. L 394vom31. 12.1992,S. 26).
In Artikel13Absatz1 Unterabsatz1wirdnachdemDatum„1.Januar 1996“folgenderWortlauteingefügt:
„- mitAusnahmeFinnlands,NorwegensundSchwedens,fürdiedasmaßgeblicheDatumder 1.Januar 1997ist—“.

HerstellungundVermarktungvonEiprodukten(ABl.Nr. L 212vom22. 7. 1989,S. 87),geändertdurch:
- 389L 0662;Richtlinie89/662/EWGdes Ratesvom11.Dezember1989(ABl.Nr. L 395vom30.12.1989,S. 13)
- 391L 0684:Richtlinie91/684/EWGdes Ratesvom19.Dezember1991(ABl.Nr. L 376vom31. 12.1991,S. 38).
a) ImAnhangKapitelXI Nummer1Zifferi ersterGedankenstrichwerdennach„UK“folgendeKennbuchstabenangefügt:

„AT- FI- NO - SE“,
b) ImAnhangKapitelXi Nummer1Zifferi zweiterGedankenstrichwirdfolgendeAbkürzungangefügt:

„ETY“.
c) ImAnhangKapitelXI Nummer1Zifferii dritterGedankenstrichwirdfolgendeAbkürzungangefügt:

„ETY“.
39110493:Richtlinie91/493/EWGdesRatesvom22.Juli 1991zurFestlegungvonHygienevorschriftenfürdieErzeugungunddie
VemarktungvonFischereierzeugnissen(ABl.Nr. L 268vom24.9. 1991,S. 15)
In Artikel7 Absatz2 wirdnachdemDatum„31.Dezember1995“folgenderWortlautangefügt:
„ mitAusnahmeFinnlands,fürdas dasmaßgeblicheDatumder31.Dezember1997ist—“.
391L 0492:Richtlinie91/492/EWGdes Ratesvom15.Juli 1991zur FestlegungvonHygienevorschriftenfürdie Erzeugungund
VermarktunglebenderMuscheln(ABl.Nr. L 268vom24.9. 1991,S. 1)
In Artikel5 Absatz1 Buchstabea Unterabsatz2 wirdnachdemDatum„31.Dezember1995“folgenderWortlautangefügt:
„ mitAusnahmeSchwedens,fürdas dasmaßgeblicheDatumder31.Dezember1997ist -“.
393D 0383:Entscheidung93/383/EWGdes Ratesvom14.Juni 1993überdie Referenzlaboratorienfürdie Kontrollemariner
Biotoxine(ABl.Nr. L 166vom8. 7. 1993,S. 31)
DemAnhangwirdfolgenderWortlautangefügt:
„FürFinnland
- Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos,Helsinki/ Anstaltenförveterinärmedicinoch livsmedel,Helsingfors;

und
Tullilaboratorio/ Tullaboratoriet,Espoo
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Für Norwegen
- NorgesVeterinserhagskole,Oslo .
Für Schweden
- Institutionenförkliniskbakteriologi,GöteborgsUniversitet,Göteborg
FürÖsterreich

gegebenenfallsändertdieKommissiondiesenAnhangnachKonsultationderösterreichischenBehörden,umeinösterreichi-
sches Referenzlaboratoriumfürdie KontrollemarinerBiotoxineanzugeben.“

Kapitel4 - Verschiedenes
1.392L 0046:Richtlinie92/46/EWGdes Ratesvom16.Juni 1992mitHygienevorschriftenfürdieHerstellungundVermarktung
von Rohmilch,wärmebehandelterMilchundErzeugnissenaufMilchbasis(ABl. Nr. L 268vom14.9. 1992,S. 1),geändert
durch:

- 392L 0118:Entscheidung92/118/EWGdes Ratesvom17.Dezember1992(ABl.Nr. L 62vom15.3. 1993,S. 49).
a) In Artikel32Absatz1 Unterabsatz1wirdnachdemDatum„1.Januar 1994“folgenderWortlauteingefügt:

„—mitAusnahmeSchwedens,fürdas dasmaßgeblicheDatumder1. Januar 1996ist-“.
b) In AnhangC Kapitel IV AbschnittA Nummer3 Buchstabea Zifferi ersterGedankenstrichwerdennach „UK“folgende

Kennbuchstabenangefügt:
„AT- FI- NO - SE*.

c) In Anhang C Kapitel IV AbschnittA Nummer3 Buchstabea Ziffer i zweiterGedankenstrichwird folgendeAbkürzung
angefügt:
„ETY".

d) In AnhangC Kapitel IV AbschnittA Nummer3 Buchstabea Ziffer ii dritterGedankenstrichwird folgendeAbkürzung
angefügt:
„ETY“.

2. 391L 0495:Richtlinie91/495/EWGdesRatesvom27.November1990zurRegelungdergesundheitlichenundtierseuchenrechtli-
chenFragenbeiderHerstellungundVermarktungvonKaninchenfleischundFleischvonZuchtwild(ABl.Nr.L 268vom24.9. 1991,
S. 41),geändertdurch
- 392L 0065:Richtlinie92/65/EWGdes Ratesvom13.Juli 1992(ABl.Nr. L 268vom14.9. 1992,S. 54)
- 392L 0116:Richtlinie93/116/EWGdes Ratesvom17.Dezember1992(ABl.Nr. L 62vom15.3. 1993,S. 1).
a) In Artikel2 Nummer3 werdennachdemWort„Landsäugetiere“folgendeWorteeingefügt:

„einschließlichRentiere“.
b) DemArtikel6 Absatz2 siebterGedankenstrichwirdfolgenderSatzangefügt:

„Jedoch könnenalle Vorgängeim Zusammenhangmitder Schlachtungvon RentierennachMaßgabeder Richtlinie64/
433/EWGinmobilenSchlachtungseinheitenstattfinden.“

c) In AnhangI Kapitelill Nummer11.1Buchstabea ersterGedankenstrichwerdenfolgendeKennbuchstabenangefügt:
„AT-FI-NO-SE“.

d) In AnhangI KapitelIll Nummer11.1Buchstabea dritterGedankenstrichwirdfolgendeAbkürzungangefügt:
„ETY*.

3. 392 L 0045: Richtlinie 92/45/EWG des Rates vom 16. Juni 1992 zur Regelung der gesundheitlichen und tierseuchenrechtlichen
FragenbeimErlegenvonWildundbeiderVermarktungvonWildfleisch(ABl.Nr. L 268vom14.9.1992,S. 35),geändertdurch:
- 392L 0116:Richtlinie92/116/EWGdes Ratesvom17.Dezember1992(ABi.Nr. L 62vom15.3. 1993,S. 1.).
a) InArtikel3 Absatz1 Buchstabea dritterGedankenstrichwirdfolgenderSatzangefügt:

„DerRat kann auf Vorschlagder KommissionbesondereVorschriftenfür das Sammelnvon Wild im Falle besonderer
Witterungsbedingungenerlassen.“

b) in AnhangI KapitelVII Nummer2 Buchstabea Zifferi ersterGedankenstrichwerdenfolgendeKennbuchstabenangefügt:
„AT- FI-NO - SE“.

c) In Anhang I KapitelVII Nummer2 Buchstabea Ziffer i dritterGedankenstrichwird nach „EEG“ folgendeAbkürzung
angefügt:
„ETY“.

4. 392L 0118:Richtlinie92/118/EWGdes Ratesvom17.Dezember1992überdie tierseuchenrechtlichenundgesundheitlichen
BedingungenfürdenHandelmitErzeugnissentierischenUrsprungsin derGemeinschaftsowiefür ihreEinfuhrindieGemein-
schaft,soweitsie diesbezüglichnichtden spezifischenGemeinschaftsregelungennachAnhangA KapitelI der Richtlinie89/
662/EWGund- in bezugaufKrankheitserreger- derRichtlinie90/425/EWGunterliegen(ABl.Nr. L 62vom15.3. 1993,S. 49)
a) In Artikel20 Absatz1 Unterabsatz1wirdnachdemDatum„1.Januar 1994“folgenderWortlauteingefügt:

„—mitAusnahmeNorwegens,fürdas dasmaßgeblicheDatumder1. Juli 1995ist—*.
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b) InAnhangI!Kapitel14wirdfolgenderAbsatzangefügt:
„NichtverarbeiteteGüllevonGeflügel,das gegendie Newcastie-Krankheitgeimpftwurde,darf nichtin ein Gebietversandt
werden,das den Status„nichtgegendie Newcastle-KrankheitimpfendeZone“gemäßArtikel12 Absatz 2 der Richtlinie
90/539/EWGerhaltenhat.“

c) In AnhangII Kapitel2 ersterGedankenstrichwirdfolgenderWortlautangefügt:
„BisGemeinschaftsbestimmungenerlassenwerden,geltenhinsichtlichSalmonellenbei für die Verbringungnach Finnland,
NorwegenundSchwedenbestimmtenEiernfolgendeBestimmungen:
a) für Eiersendungenkönnenzusätzlicheallgemeineoder begrenzteGarantiengelten,die von der Kommissionnachdem

VerfahrendesArtikels18festgelegtwerden;
b) dieGarantiennachBuchstabea geltennichtfürEiermitHerkunftauseinemBetrieb,indemein Programmanwendbarist,

das nachdemVerfahrendes Artikels18als ein demunterBuchstabec genanntenProgrammvergleichbaresProgramm
anerkanntwurde; ‘

c) DieGarantiennachBuchstabea sindnuranwendbar,nachdemdieKommissioneinoperationellesProgrammgebilligthat,
dasvonFinnland,NorwegenundSchwedenvorzulegenist.DieBeschlüssederKommissionmüssenvordemInkrafttreten
des Beitrittsvertragserlassenwerden,damitdie operationellenProgrammeunddieGarantiennachBuchstabea ab dem
Inkrafttretendes Beitrittsvertragsanwendbarsind.“

5. 39210117: Richtlinie92/117/EWGdesRatesvom17.Dezember1992überMaßnahmenzumSchutzgegenbestimmteZoonosen
bzw.ihreErregerbeiTierenundErzeugnissentierischenUrsprungszurVerhütunglebensmittelbedingterInfektionenundVergiftun-
gen (ABI.Nr.L 62vom15.3. 1993,S. 38)
In Artikel17Absatz1 Unterabsatz1wirdfolgenderSatz angefügt:
„FürNorwegenistdasmaßgeblicheDatumder1. Juli 1995.“

6. 372L 0462:Richtlinie72/462/EWGdesRatesvom12.Dezember1972zurRegelungtierseuchenrechtlicherundgesundheitlicher
Fragenbei der Einfuhrvon Rindern,Schweinen,SchafenundZiegen,von frischemFleischodervon Fleischerzeugnissenaus
Drittländern(ABl.Nr. L 302vom31.12.1972,S. 28),geändertdurch:
- 392R 1601:Verordnung(EWG)Nr. 1601/92des Ratesvom15.Juni 1992(ABl.Nr. L 173vom27.6. 1992,S. 13).
a) DemArtikel6 Absatz2 Nummer2 wirdfolgenderAbsatzangefügt:

„NorwegenundSchwedenkönnenfüreinenÜbergangszeitraumvondreiJahrenabdemInkrafttretendesBeitrittsvertragsihre
Vorschriftenüberdie EinfuhrvonTierenaus Ländern,diegegendieMaul-undKlauenseucheimpfen,beibehalten.“

b) DemArtikel14Absatz3wirdfolgenderBuchstabeangefügt:
„NorwegenundSchwedenkönnenfüreinenÜbergangszeitraumvondreiJahren abdemInkrafttretendesBeitrittsvertragsihre
Vorschriftenüberdie Einfuhrvon frischemFleischaus Ländern,die gegendie Maul- und Klauenseucheimpfen,beibehal-
ten.“

7. 392 L 0102:Richtlinie92/102/EWGdes Ratesvom27. November1992überdie KennzeichnungundRegistrierungvonTieren
(ABl.Nr. L 355vom5. 12.1992,S. 32)
In Artikel11Absatz1wirdfolgenderGedankenstricheingefügt:
„= fürFinnlandundNorwegenhinsichtlichderAnforderungenbeiRindern,Schweinen,SchafenundZiegenzum1.Januar 1996.

Erforderlichenfallstrifftdie Kommissionwährendder Übergangszeitdie geeignetenMaßnahmennach demVerfahrendes
Artikels18derRichtlinie90/425/JEWG“. "

8. 381D 0651:Beschluß81/651/EWGder Kommissionvom30. Juli 1981zur EinsetzungeinesWissenschaftlichenVeterinäraus-
schusses(ABl.Nr. L 233vom19.8. 1981,$S.32),geändertdurch:
= 386D 0105:Beschluß86/105/EWGderKommissionvom25. Februar1986(ABl.Nr. L 93vom8. 4. 1986,S. 14).
In Artikel3 wirddieZahl„18“durch„22“ersetzt.

Kapitel5 —Tierschutz
391 L 0628:Richtlinie91/628/EWGdes Rates überden Schutzvon Tieren beimTransportsowie zur Änderungder Richtlinien
91/425/EWGund91/496/EWG(ABl.Nr. L 340vom11.12.1991,S. 17),geändertdurch
- 392D0438:Entscheidung92/438/EWGdesRatesvom13.Juli 1992(ABl.Nr.L 243vom25.8.1992,S. 27).

a) ImAnhangKapitelI Teil A Nummer1wirdfolgenderSatz hinzugefügt:
„SchwedenkannjedochwährendeinesÜbergangszeitraumsvondreiJahren ab demInkrafttretendes Beitrittsvertragsseine
strengerennationalenVorschriftenfür Transportevon trächtigenKühenund neugeborenenKälbern,derenVersandortund
Bestimmungsortsich in seinemHoheitsgebietbefinden,beibehalten.“

b) ImAnhangKapitel| Teil C Nummer14wirdfolgenderSatz hinzugefügt:
„WährendeinesÜbergangszeitraumsvonzweiJahrenabdemInkrafttretendesBeitrittsvertragsmußjedochdieVorschrift,eine
Abdeckungvorzusehen,für den Transportvon Rentierennichterfülltwerden.NachStellungnahmedes Wissenschaftlichen
Veterinärausschusseskann die Kommissionnach dem Verfahrendes Artikels17 beschließen,diese Ausnahmeregelung
beizubehalten.“

ZweiterTeil - Anwendungsvorschriften
1. 37710096: Richtlinie 77/96/EWG des Rates vom 21. Dezember 1976 über die Untersuchungen von frischem Schweinefleisch auf

Trichinenbeider Einfuhraus Drittländern(ABl.Nr. L 26vom31. 1. 1977,S. 67),geändertdurch:
- 381 L 0476: Richtlinie 81/476/EWG des Rates vom 24. Juni 1981 (ABl. Nr. L 186 vom 8. 7. 1981, S. 20)



- 383L 0091:Richtlinie83/91/EWGdes Ratesvom7. Februar1983(ABl.Nr. L 59vom5. 3. 1983,S. 34)
- 384L 0319:Richtlinie84/319/EWGderKommissionvom7. Juni 1984(ABl.Nr. L 167vom27.6. 1984,S. 34)
- 385R 3768:Verordnung(EWG) Nr. 3768/85des Ratesvom20.Dezember1985(ABl.Nr. L 362vom31. 12.1985,S. 8)
- 389L 0321:Richtlinie89/321/EWGderKommissionvom22.April1989(ABl.Nr.L 133vom17.5. 1993,S. 33).
a) In AnhangIll Nummer2 zweiterGedankenstrichwirdnachderAbkürzung „EOK“folgendeAbkürzungeingefügt:

„ETY“.
b) InAnhangIll Nummer5 zweiterGedankenstrichwirdnachderAbkürzung„EUK“folgendeAbkürzungeingefügt:

„ETY".
379D0542:Entscheidung79/542/EWGdesRatesvom21.Dezember1979zurAufstellungeinerListederDrittländer,ausdenen
dieMitgliedstaatendie EinfuhrvonRindernundSchweinenundvonfrischemFleischzulassen(ABl.Nr. L 146vom14.6. 1979,
S. 15),zuletztgeändertdurch:
- 394D 0059:Entscheidung94/59/EGderKommissionvom26.Januar 1994(ABl.Nr. L 27vom1.2. 1994,S. 53).
ImAnhangwerdenfolgendeEintragungengestrichen:
„AT- Österreich“
„Fi - Finnland“
„NO- Norwegen“
„SE—Schweden“.

tierärztlicheBeurkundungbei der Einfuhrvon frischemFleischaus Finnland(ABl. Nr. L 233vom4. 9. 1980,S. 47), geändert
durch:
- 381D 0662:Entscheidung81/622/EWGderKommissionvom28. Juli 1981(ABi.Nr. L 237vom22.8. 1981,S. 33).
Die Entscheidung80/790/EWGwirdaufgehoben.
380D0799:Entscheidung80/799/EWGderKommissionvom25.Juli 1980überdieviehseuchenrechtlichenBedingungenunddie
tierärztliicheBeurkundung bei der Einfuhr von frischem Fleisch aus Schweden (ABl. Nr. L 234 vom 5. 9. 1980, S. 35), geändert
durch:
- 381D 0662:Entscheidung81/622/EWGderKommissionvom28.Juli 1981(ABl.Nr. L 237vom22.8. 1981,S. 33).
Die Entscheidung80/799/EWGwirdaufgehoben.

tierärztliche Beurkundung bei der Einfuhr von frischem Fleisch aus Norwegen (ABl. Nr. L 234 vom 5. 9. 1980, S. 38), geändert
durch:
- 381D 0662:Entscheidung81/662/EWGderKommissionvom28. Juli 1981(ABl.Nr. L 237vom22.8. 1981,S. 33).
Die Entscheidung80/800/EWGwirdaufgehoben.

382D 0730:Entscheidung82/730/EWGdesRatesvom18.Oktober1982überdieListederBetriebeinderRepublikÖsterreich,
die zurAusfuhrvonfrischemFleischnachderGemeinschaftzugelassensind(ABi.Nr. L 311vom8. 11.1982,S. 1)
Die Entscheidung82/730/EWGwirdaufgehoben.

382D0731:Entscheidung82/731/EWGdesRatesvom18.Oktober1982überdieListederBetriebeinderRepublikFinnland,die
zurAusfuhrvonfrischemFleischnachderGemeinschaftzugelassensind(ABl.Nr.L 311vom8. 11.1982,S. 4) indergeänderten
Fassung
Die Entscheidung82/731/EWGwirdaufgehoben.

zurAusfuhrvonfrischemFleischnachderGemeinschaftzugelassensind(ABl.Nr.L311vom8. 11.1982,S. 18)indergeänderten
Fassung
DieEntscheidung82/736/EWGwirdaufgehoben.

die EinfuhrfrischenFleischesin dieGemeinschaftzugelassensind (ABl.Nr. L 238vom27.8. 1983,S. 35) in dergeänderten
Fassung -
DieEntscheidung83/421/EWGwirdaufgehoben.

389X 0214:Empfehlung89/214/EWGderKommissionvom24.Februar1989überdieRegeln,diebeiBesichtigungenindenfür
den innergemeinschaftlichenHandelzugelassenenFleischlieferbetriebenzu beachtensind (ABl. Nr. L 87 vom31. 3. 1989,
S.1)
a) In AnhangI KapitelX Nummer49 Buchstabea ersterGedankenstrichwerdenin derSpalte„TextderRichtlinie“nachdem

Kennbuchstaben„P“folgendeKennbuchstabeneingefügt:
„AT- FI- NO - SE“.

b) In AnhangI KapitelX Nummer49 Buchstabea zweiterGedankenstrichwird in der Spalte„Textder Richtlinie“folgende
Abkürzungangefügt:
„ETY“.
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c) In Anhang I KapitelX Nummer49 Buchstabeb dritterGedankenstrichwird in der Spalte„Textder Richtlinie“folgende
Abkürzungangefügt:
„ETY“.

390D 0014:Entscheidung90/14/EWGderKommissionvom20. Dezember1989überdie Listeder Drittländer,aus denendie
Mitgliedstaatendie EinfuhrvongefrorenemRindersamenzulassen(ABl.Nr. L 8 vom11.1. 1990,S. 91),geändertdurch:
- 391D 0276:Entscheidung91/276/EWGderKommissionvom22.Mai 1991(ABl.Nr. L 135vom30.5. 1991,S. 58).
ImAnhangwerdenfolgendeLändernamengestrichen:
„Österreich“
„Finnland“
„Norwegen“ .
„Schweden“.

390 D 0442:Entscheidung90/442/EWGder Kommissionvom25. Juli 1990zur Festlegungder Codes für die Meldungvon
Viehseuchen(ABl.Nr. L 227vom21.8. 1990,S. 39),geändertdurch:
— EntscheidungderKommissionvom27. 11.1990(nichtveröffentlicht)
- EntscheidungderKommissionvom26.3.1991(nichtveröffentlicht).
In Artikel1wirdfolgenderAbsatzangefügt:
„FürÖsterreich,Finnland,NorwegenundSchwedenergänztdie KommissiondieCodesderAnhängeV undVI dieserEntschei-
dung.DieentsprechendenEntscheidungenwerdenvor Inkrafttretendes Beitrittsvertragserlassen.“

391 D 0270: Entscheidung91/270/EWGder Kommissionvom 14. Mai 1991über die Liste der Drittländer,aus denendie
Mitgliedstaatendie EinfuhrvonEmbryonenvonHausrindemzulassen(ABl.Nr. L 134vom29. 5. 1991,S. 56)
ImAnhangwerdenfolgendeLändernamengestrichen:
„Österreich“
„Finnland“
„Norwegen“
„Schweden“.

391D 0426:Entscheidung91/426/EWGder Kommissionvom22. Juli 1991zur FestlegungderModalitätenfürdie finanzielle
Beteiligungder Gemeinschaftam Aufbaueines informatisiertenNetzeszum Verbundder Veterinärbehörden(ANIMO) (ABi.
Nr. L 234vom23.8. 1991,S. 27),geändertdurch:
- 393D 0004:Entscheidung934/EWG derKommissionvom9. Dezember1992(ABi.Nr. L 4 vom8. 1. 1993,S. 32).
a) In Artikel 1 Absatz 2 werden die Worte „für das gesamte Netz“ durch folgende Worte ersetzt:

„fürdieGemeinschaftin ihrerZusammensetzungvordemInkrafttretendes Beitrittsvertrags“.
b) FolgenderArtikelwirdeingefügt:

„Artikel2a
(1)DiefinanzielleBeteiligungderGemeinschaftkannfürÖsterreich,Finniand,NorwegenundSchwedennachMaßgabedes

Artikels1Absatz1 gewährtwerden.
(2)Die inArtikel1genanntenAusgabenwerdendenMitgliedstaatenvonderKommissionaufVorlagederentsprechenden

Belegeerstattet.
(3) Die in Absatz 2 genanntenBelegewerdender Kommissionspätestenszwölf Monatenach dem Inkrafttretendes

BeitrittsvertragsvondennorwegischenunddenschwedischenBehördenundspätestensvierundzwanzigMonatenachdem
Inkrafttretendes BeitrittsvertragsvondenösterreichischenunddenfinnischenBehördenübermittelt.“

391D0449:Entscheidung91/449/EWGderKommissionvom26.Juli 1991zurFestlegungderMusterderTiergesundheitsbeschei-
nigungenfürausDrittländerneingeführteFleischerzeugnisse(ABl.Nr. L 240vom29.8. 1991,S. 28),zuletztgeändertdurch:
- 393D0504:Entscheidung93/504/EWGderKommissionvom28.Juli 1993(ABl.Nr.L 236vom21.9.1993,S. 16).
a) In AnhangA zweiterTeil werdenfolgendeLändernamengestrichen:

„Österreich“
„Finnland“
„Norwegen“
„Schweden“.

b) In AnhangB zweiterTeil werdenfolgendeLändernamengestrichen:
„Österreich“
„Finnland“
„Norwegen“
„Schweden“.



zu der Entscheidung 91/426/EWG (ANIMO) (ABl. Nrt. L 294 vom 25. 10. 1991, S. 47)
FolgenderArtikelwirdeingefügt:

„Artikel1 a
Für Österreich,Finnland,Norwegenund Schwedenlegtdie Kommissiondie Zahl der Einheitenfest, deneneine finanzielle
BeteiligungderGemeinschaftgewährtwerdenkann.FürNorwegenundSchwedenwerdendieentsprechendenEntscheidungen
vordemInkrafttretendes Beitrittsvertragserlassen.“
In Artikel2 Absatz2 ersterGedankenstrichwerdenfolgendeWorteangefügt:
„wobeijedochfürÖsterreich,Finnland,NorwegenundSchwedendasmaßgeblicheDatumder 1.April1994ist“.
In Artikel3 wirdnachdenWorten„vordem1. Dezember1991“folgenderWortlauteingefügt:
- im Falle NorwegensundSchwedensjedochvor dem1. Dezember1994und im FalleÖsterreichsund Finnlandsvor dem
1.Dezember1995—.
392D 0124:Entscheidung92/124/EWGderKommissionvom10.Januar 1992überdieTiergesundheitsanforderungenunddie
VeterinärbescheinigungfürdieEinfuhrvongefrorenemRinderspermaaus Finnland(ABi.Nr. L 48 vom22.2. 1992,S. 10)
Die Entscheidung92/124/EWGwirdaufgehoben.
392D 0126:Entscheidung92/126/EWGderKommissionvom10.Januar 1992überdieTiergesundheitsanforderungenunddie
VeterinärbescheinigungfürdieEinfuhrvongefrorenemRinderspermaausÖsterreich(ABl.Nr. L 48vom22.2. 1992,S. 28)
Die Entscheidung92/126/EWGwirdaufgehoben.
392D 0128:Entscheidung92/128/EWGder Kommissionvom10.Januar 1992überdieTiergesundheitsanforderungenunddie
Veterinärbescheinigungfürdie EinfuhrvongefrorenemRinderspermaausSchweden(ABl.Nr. L 48vom22.2. 1992,S. 46)
DieEntscheidung92/128/EWGwirdaufgehoben.
392D 0175:Entscheidung92/17S8/EWGder Kommissionvom21. Februar1992überdas Verzeichnisunddie Kennungender
Einheitendes informatisiertenNetzes„ANIMO“(ABl.Nr.L 80 vom25.3. 1992,S. 1),geändertdurch:
- 393D 0071:Entscheidung93/71/EWGderKommissionvom22.Dezember1992(ABl.Nr. L 25vom2. 2. 1993,S. 39)
- 393D 0228:Entscheidung93/228/EWGderKommissionvom5. April1993(ABl.Nr. L 97vom23.4. 1993,S. 33).

In Artikel1 wirdfolgenderAbsatzeingefügt:
„(4)DieKommissionergänztdas imAnhangenthalteneVerzeichnisfürÖsterreich,Finnland,NorwegenundSchweden.“

392D0260:Entscheidung92/260/EWGderKommissionvom10.April1992überdietierseuchenrechtlichenBedingungenunddie
BeurkundungfürdiezeitweiligeZulassungregistrierterPferde(ABl.Nr. L 130vom15.5. 1992,S. 67),geändertdurch:
- 393D0344:Entscheidung93/344/EWGderKommissionvom17.Mai1993(ABl.Nr.L 138vom9.6.1991,S. 11).
a) In AnhangI lautetdieGruppeA wiefolgt:

„GruppeA
Grönland,Island,Schweiz“.

b) In AnhangIl erhältdieÜberschriftvonTeil A „Gesundheitsbescheinigung“folgendeFassung:
„Gesundheitsbescheinigungfürdie zeitweiligeZulassungregistrierterPferdefür eineDauervonwenigerals 90 Tagenmit
HerkunftausGrönland,IslandundderSchweiz“.

c) In AnhangIl TeilA „Gesundheitsbescheinigung“AbschnittIll BuchstabeddritterGedankenstrichwerdenfolgendeLändema-
mengestrichen:
„Österreich“, „Finnland“, „Norwegen“, „Schweden“.

d) In AnhangII Teil B „Gesundheitsbescheinigung“AbschnittIll Buchstabed dritterGedankenstrichwerdenfolgendeLänderna-
mengestrichen:
„Österreich“,„Finnland“,„Norwegen“,„Schweden“.

e) In AnhangIl Teil C „Gesundheitsbescheinigung“AbschnittIil Buchstabed dritterGedankenstrichwerdenfolgendeLänderna-
men gestrichen:
„Österreich“,„Finnland“,„Norwegen“,„Schweden“.

f) In AnhangII Teil D „Gesundheitsbescheinigung“AbschnittIll Buchstabed dritterGedankenstrichwerdenfolgendeLänderna-
mengestrichen:
„Österreich“,„Finnland“,„Norwegen“,„Schweden“.

g) InAnhangIl Teil E „Gesundheitsbescheinigung*AbschnittIli Buchstabed dritterGedankenstrichwerdenfolgendeLänderna-
mengestrichen:
„Österreich“,„Finnland“,„Norwegen“,„Schweden“.

392D0265:Entscheidung92/265/EWGderKommissionvom18.Mai1992überdieEinfuhrvonlebendenSchweinen,Ebersamen,
frischemSchweinefleischundvonFleischerzeugnissenausÖsterreichundzurAufhebungderEntscheidung90/90/EWG(ABl.Nr.
L 137vom20.5. 1992,S. 23),geändertdurch:
- 393D 0427:Entscheidung93/427/EWGderKommissionvom7. Juli 1993(ABl.Nr. L 197vom6. 8. 1993,S. 52).
Die Entscheidung92/265/EWGwirdaufgehoben.
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392D0290:Entscheidung92/290/EWGderKommissionvom14.Mai1992überbestimmteSondermaßnahmenfürRinderembryo-
nengegendiespongiformeRinderenzephalopathieimVereinigtenKönigreich(ABl.Nr. L 152vom4. 6. 1992,S. 37)
In Artikel2 wirdfolgenderAbsatzangefügt:
„(4)Österreich,Finnland,NorwegenundSchwedenkönnenihrenationalenRechtsvorschriftenfürEmbryonenvonHausrindem
aus Mitgliedstaaten,in denendie Krankheitgehäuftauftritt,für einen Übergangszeitraumvon bis zu zwei Jahren ab dem
InkrafttretendesBeitrittsvertragsbeibehalten.DieseBestimmungwirdwährenddieserÜbergangszeitanhandderzwischenzeitli-
chenErfahrungenundderErgebnissederderzeitdurchgeführtenwissenschaftlichenUntersuchungenüberprüft.“
392D0341:Entscheidung92/341/EWGderKommissionvom3.Juni 1992überdieinformatisierteErmittlungderlokalenEinheiten
vonANIMO(ABl.Nr.L 188vom8.7.1992,S.37)
InArtikel1 Absatz1werdennachdemDatum„15.Juni 1992“folgendeWorteeingefügt:
„—imFalleNorwegensundSchwedensjedochvordem1.September1994undimFalleÖsterreichsundFinnlandsvordem1.Juni
1995-*, \
392D 0387:Entscheidung92/387/EWGder Kommissionvom 10. Juni 1992überdie Tiergesundheitsanforderungenunddie
Veterinärbescheinigungfürdie EinfuhrvongefrorenemRinderspermaaus Norwegen(ABl.Nr. L 204vom21.7. 1992,S. 22)
DieEntscheidung92/387/EWGwirdaufgehoben.
392D0401:Entscheidung92/401/EWGderKommissionvom31.Juli 1992überdieTiergesundheitsanforderungenund-beschei-
nigungenfürdie EinfuhrvonRindemundSchweinenausNorwegen(ABl.Nr. L 224vom8. 8. 1992,S. 1),geändertdurch:
- 393D0469:Entscheidung93/469/EWGderKommissionvom26.Juli 1993(ABl.Nr.L 218vom28.8.1993,S. 58).
DieEntscheidung92/401/EWGwirdaufgehoben.
392D 0461:Entscheidung92/461/EWGder Kommissionvom2. September1991überdieTiergesundheitsanforderungenund
-bescheinigungenfürdie EinfuhrvonRindernundSchweinenaus Schweden(ABl.Nr. L 261vom7. 9. 1992,S. 18),geändert
durch:
- 392D 0518:Entscheidung92/518/EWGderKommissionvom3.November1992(ABl.Nr. L 325vom11.11.1992,S. 23)
- 392D0469:Entscheidung93/469/EWGderKommissionvom26.Juli 1993(ABl.Nr.L 218vom28.8.1993,S.58).
DieEntscheidung92/461/EWGwirdaufgehoben.
392D 0462:Entscheidung92/462/EWGder Kommissionvom2. September1991überdieTiergesundheitsanforderungenund
-bescheinigungenfür die Einfuhrvon RindernundSchweinenaus Finnland(ABl. Nr. L 261 vom7. 9. 1992,S. 34),geändert
durch:
- 392D 0518:Entscheidung92/518/EWGderKommissionvom3. November1992(ABl.Nr. L 325vom11.11.1992,S. 23)
- 392D 0469:Entscheidung93/469/EWGderKommissionvom26. Juli 1993(ABl.Nr. L 218vom28.8.1993,S. 58).
DieEntscheidung92/462/EWGwirdaufgehoben.
392 D 0471: Entscheidung92/471/EWGder Kommissionvom 2. September1992über Tiergesundheitsbedingungenund
tierärztlicheGesundheitsbescheinigungenfürdieEinfuhrvonRinderembryonenausDrittländern(ABl.Nr.L 270vom15.9. 1992,
S.27)
InAnhangA Teil Il werdenfolgendeLändernamengestrichen:
„Österreich“
„Finnland“
„Norwegen“
„Schweden“.
392D0486:Entscheidung92/486/EWGderKommissionvom25.September1992zurFestlegungderModalitätenderZusammen-
arbeitzwischendem Server-Zentrum„ANIMO*“und den Mitgliedstaaten(ABl. Nr. L 291 vom 7. 10. 1992,S. 20), geändert
durch:
- 393D0188:Entscheidung93/188/EWGderKommissionvom4.März1993(ABl.Nr.L 82vom3.4.1993,S.20).
In Artikel2 ersterGedankenstrichwirdfolgenderWortiautangefügt:
„wobeijedochfürNorwegenundSchwedendasInkrafttretenamTagdesInkrafttretensdesBeitrittsvertragserfolgtundderTag,an
demderVertragausläuft,aufden1.April1996festgelegtwird,undfürÖsterreichundFinnlanddasInkrafttreteneinJahr nachdem
InkrafttretendesBeitrittsvertragserfolgtundderTag, an demderVertragausläuft,aufden1.April1996festgelegtwird.“
392D 0562:Entscheidung92/562/EWGderKommissionvom17.November1992überdieZulassungalternativerVerfahrenzur
HitzebehandlunggefährlicherStoffe(ABl.Nr. L 359vom9. 12.1992,S. 23)
a) ImAnhangwirdimeinleitendenTeil „Begriffsbestimmungen“folgendeBegriffsbestimmungangefügt:

„Konzentratgewinnung:BehandlungderwässrigenPhase,umeinenbedeutendenTeil derFeuchtigkeitzu entfernen“.
b) ImAnhangwirdfolgendesKapitelangefügt:



„KapitelVIll
AquatischeTiere

KombinierteSäuerungs-undHitzebehandlung
I. Verfahrensbeschreibung

Kritische
Kontrollpunkte

Zerkleinern Partikelgröße:..... mm

Säuerungund pH:...
Zwischenlagerung Zeit:..... Stunde

AbsoluteD: 2... MinutHitzebehandlung e Sauer:YinutenTemperatur:...°C

Abscheiden

Wiederhinzu-
fügen
der. Konzentrat-Grieben- .m gewinnung

Untersuchung aufClostridiumperfringens

Lagern

Untersuchung aufSalmonellenundEnterobakterien

Vermarktung

erneuteBehandlungwährendmittlererDauer

zentratvorderLagerungwiederzugefügt.

1. Partikelgröße:NachdemZerkleinernsoll

überprüfen.

die Partikelgrößewenigerals ...mmbetragen.

Mindesttemperaturzu behandeln.
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393D 0013:Entscheidung93/13/EWGderKommissionvom22.Dezember1992zurFestlegungderVerfahrenfürVetennärkon-
trollenvonausDrittländerneingeführtenErzeugnissenandenGrenzkontrollstellenderGemeinschaft(ABl.Nr.L 9vom15.1.1993,
S. 33)
In AnhangF werdenfolgendeEintragungengestrichen:
„Österreich“
„Finnland“
„Norwegen“
„Schweden“.

393 D 0024:Entscheidung93/24/EWGder Kommissionvom11.Dezember1992überergänzendeGarantienhinsichtlichder
Aujeszky-KrankheitfürSchweine,diefürseuchenfreieMitgliedstaatenoderRegionenbestimmtsind(ABl.Nr.L 16vom25.1.1993,
S. 18),geändertdurch:
- 393D 0341:Entscheidung93/341/EWGderKommissionvom13.Mai 1993(ABl.Nr. L 136vom5.6.1993,S. 47)
- 393D 0664:Entscheidung93/664/EWGderKommissionvom6. Dezember1993(ABl.Nr. L 303vom10.12.1993,S. 27).
In AnhangII Nummer2 Buchstabed wirdfolgenderWortlautangefügt:
„13.Österreich:BundesanstaltfürVirusseuchenbekämpfungbeiHaustieren,Wien
14.Finnland:Eläinlääkintä-ja elintarvikelaitos,Helsinki/ Anstaltenförveterinärmedicinoch livsmedel,Helsingfors
15.Norwegen:Veterinzerinstituttet,Oslo
16.Schweden:Statensveterinärmedicinskaanstalt,Uppsala“.

derGemeinschaftfürdas informatisierteNetz„ANIMO“(ABi.Nr. L 16vom25. 1. 1993,S. 28)
FolgenderArtikelwirdeingefügt:
„Artikel3 a
Für Österreich,Finnland,Norwegenund Schwedengeht die in Artikel 1 vorgeseheneAktion zu 100% zu Lasten der

Gemeinschaft.“

oder Gebietedie Bedingungenbetreffenddie Brucellose(Br. melitensis)eingehaltenhaben, und zur Anerkennungdieser
Mitgliedstaaten oder Gebiete als amtlich brucellosefrei (ABl. Nr. L 13 vom 21. 1. 1993, S. 14)
FolgenderArtikelwirdeingefügt:
„Artikel2a
Für Österreich,Finnland,Norwegenund Schwedenergänztdie Kommissionerforderlichenfallsdie Anhänge I und Il. Die

entsprechendenEntscheidungenwerdenvordemInkrafttretendes Beitrittsvertragserlassen.“

393D 0160:Entscheidung93/160/EWGder Kommissionvom17.Februar1993überdie Listeder Drittländer,aus denendie
MitgliedstaatendieEinfuhrvonEbersamenzulassen(ABl.Nr. L 67vom19.3. 1993,S. 27)
ImAnhangwerdenfolgendeEintragungengestrichen:
„Österreich“
„Finnland“
„Norwegen“
„Schweden“.

393D 0195:Entscheidung93/195/EWGderKommissionvom2. Februar1993überdietierseuchenrechtlichenBedingungenund
die BeurkundungfürdieWiedereinfuhrvon registriertenRenn-,Tumier-undfür kulturelleVeranstaltungenbestimmtenPferden
nachvorübergehenderAusfuhr(ABl.Nr. L 86 vom6. 4. 1993,S. 1),geändertdurch:
- 393D 0344:Entscheidung93/344/EWGderKommissionvom17.Mai 1993(ABl.Nr. L 138vom9. 6. 1993,S. 11)
- 393D 0509:Entscheidung93/50%YEWGderKommissionvom21.September1993(ABl.Nr. L 238vom23.9. 1993,S. 44).
a) In AnhangI lautetGruppeA wiefolgt:

„GruppeA:
Grönland,Island,Schweiz“.

b) In AnhangIl lautetGruppeA wiefolgt:
„GruppeA:
Grönland,Island,Schweiz“.

393D0196:Entscheidung93/136/EWGderKommissionvom5. Februar1993überdietierseuchenrechtlichenBedingungenund
dieBeurkundungfürdie EinfuhrvonSchlachtequiden(ABl.Nr. L 86vom6. 4. 1993,S. 7)
a) In AnhangI Fußnote5 werdenfolgendeLändernamengestrichen:

„Österreich,Finnland“,„Norwegen,Schweden“.
b) In AnlageIl Fußnote3 lautetdieGruppeA wiefolgt:

„Gruppe A:
Grönland,Island,Schweiz“.
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39. 393D 0197:Entscheidung93/197/EWGderKommissionvom5. Februar1993überdietierseuchenrechtlichenBedingungenund
die Beurkundung für die Einfuhr von registrierten Equiden sowie Zucht- und Nutzequiden (ABl. Nr. L 86 vom 6. 4. 1993, S. 16),
geändertdurch:
- 393D 0344:Entscheidung93/344/EWGderKommissionvom17.Mai 1993(ABl.Nr. L 138vom9. 6. 1993,S. 11)
- 393D 0510:Entscheidung93/510/EWGderKommissionvom21.September1993(ABl.Nr. L 238vom23.9. 1993,S. 45)
- 393D 0682:Entscheidung93/682/EGderKommissionvom17.Dezember1993(ABl.Nr. L 317vom18.12.1993,S. 82).
a) In AnhangIl lautetGruppeA wiefolgt:

„GruppeA:
Grönland,island,Schweiz“.

b) InAnhangII Teil A „Gesundheitsbescheinigung“erhältdieÜberschriftfolgendeFassung:
„Gesundheitsbescheinigung

fürdie EinfuhrvonregistriertenEquidenundZucht-undNutzequidenausGrönland,IslandundderSchweizindasGemein-
schaftsgebiet“.

40. 393D0198:Entscheidung93/198/EWGderKommissionvom17.Februar1993überVeterinärbedingungenundVeterinärzeugnis-
sen fürdie EinfuhrvonSchafenundZiegenaus Drittländern(ABl.Nr. L 86vom6. 4. 1993,S. 34)
ImAnhangTeil2a werdenfolgendeEintragungengestrichen:
„Österreich“
„Finnland“
„Norwegen“
„Schweden“.

41. 393 D 0199: EntscheidungY93/199/EWGder Kommissionvom 19. Februar 1993 über Tiergesundheitsanforderungenund
Veterinärzeugnisse für die Einfuhr von Schweinesamen aus Drittländern (ABl. Nr. L 86 vom 6. 4. 1993, S. 43), geändert durch:
- 393D 0427:Entscheidung93/427/EWGderKommissionvom7. Juli 1993(ABl.Nr. L 197vom6. 8. 1993,S. 52)
- 393D 504:Entscheidung93/504/EWGderKommissionvom28. Juli 1993(ABl.Nr. L 236vom21.9. 1993,S. 16).
ImAnhangTeil 2 werdenfolgendeZeilengestrichen:
„Österreich- Burgenland,Salzburg,Tirol,Vorarlberg,Oberösterreich“
„Finnland“
„Norwegen“
„Schweden“.

42. 393D0244:Entscheidung93/244/EWGderKommissionvom2.April1993überergänzendeGarantienhinsichtlichderAujeszky-
Krankheitfür Schweine,die für bestimmteTeile des Gemeinschaftsgebietsbestimmtsind (ABl. Nr. L 111vom 5. 5. 1993,
S.21)
In AnhangIl Nummer2 Buchstabed wirdfolgenderTextangefügt:
„13. Österreich:BundesanstaltfürVirusseuchenbekämpfungbeiHaustieren,Wien
14. Finnland: Eläinlääkintäja elintarvikelaitos,Helsinki/Anstaltenförveterinärmedicinoch livsmedel,Helsingfors
15. Norwegen:Veterinzerinstituttet,Oslo
16. Schweden:Statensveterinärmedicinskaanstalt,Uppsala“.

43. 393D0257:Entscheidung93/257/EWGderKommissionvom15.April1993überdieReferenzmethodenunddasVerzeichnisder
staatlichenReferenzlaboratorienfürRückstandsuntersuchungen(ABl.Nr. L 118vom14.5. 1993,S. 75)
ImAnhangwirdfolgenderTexthinzugefügt:
„ÖsterreichBundesanstaltfür AlleGruppen

Tierseuchenbekämpfung,
Mödling:

Finnland Eläinlääkintäja AlleGruppen
elintarvikelaitos,
Helsinki/Anstaltenför
veterinärmedicinoch
livsmedel,Heisingfors

Norwegen NorgesVeterinaer- GruppeAIll (a),(b);
hogskole,Oslo GruppeB I(a);

GruppeBIl(a)
Veterinaerinstituttet, GruppeA Ib);
Oslo GruppeBIl(a), (b)
Hormonlaboratoriet, GruppeA I(a),(c);
AkerSykehus,Oslo GruppeAIl;

GruppeBI (b), (c)
Schweden Statenslivsmedelsverk, AlleGruppen“.

Uppsala
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In Artikel1Absatz1wirdfolgenderWortlauthinzugefügt:
„Österreich:AT
Finnland: Fi
Norwegen:NO
Schweden:SE“.
393D0321:Entscheidung93/321/EWGderKommissionvom10.Mai 1993zurEinschränkungderNämlichkeits-undkörperlichen
Kontrollenfürdie zeitweiligeZulassungbestimmterregistrierterEquidenaus Schweden,Norwegen,Finnlandundder Schweiz
(ABI.Nr. L 123vom19.5. 1993,S. 36)
a) InderÜberschriftwerdenfolgendeWortegestrichen:

„Schweden,Norwegen,Finnlandund“.
b) In Artikel1Absatz1werdenfolgendeWortegestrichen:

„Schweden,Norwegen,Finnlandund“.
393D0432:Entscheidung93/432/EWGderKommissionvom13.Juli 1993überdieTiergesundheitsanforderungenundVeterinär-
zeugnisse für die Einfuhr von Rindern und Schweinen aus Österreich (ABl. Nr. L 200 vom 10. 8. 1993, S. 39)
DieEntscheidungI93/432/EWGwirdaufgehoben.

393D0451:Entscheidung93/451/EWGderKommissionvom13.Juli 1993überdieviehseuchenrechtlichenBedingungenunddie
tierärztlicheBeurkundungbeiderEinfuhrvonfrischemFleischausÖsterreich(ABl.Nr. L 210vom21.8. 1993,S. 21)
Die Entscheidung93/451/EWGwirdaufgehoben.

393D0688:Entscheidung93/688/EGderKommissionvom20.Dezember1993überdietierärztlicheBeurkundungbeiderEinfuhr
vonfrischemFleischundFleischerzeugnissenaus Schweden(ABl.Nr. L 319vom21. 12.1993,S. 51)
Die Entscheidung93/688/EGwirdaufgehoben.

393D 0693:Entscheidung93/693/EGder Kommissionvom14.Dezember1993zur Erstellungder Listeder zur Ausfuhrvon
RinderspermaindieGemeinschaftzugelassenenBesamungsstationenin DrittländernsowiezurAufhebungderEntscheidungen
91/642/EWG,91/643/EWGund92/255/EWG(ABI.Nr. L 320vom22. 12.1993,S. 35)
ImAnhangwerdenfolgendeTeilegestrichen:

„Teil4 Schweden“°
„Teil8 Norwegen“
„Teil9Österreich“.

394 D 0024:Entscheidung94/24/EGder Kommissionvom 7. Januar 1994zur Festlegungdes Verzeichnissesder für die
Veterinärkontrollenvonaus DrittländernstammendenErzeugnissenvonTierenvorläufigausgewähltenGrenzkontrollstellenund
zurAufhebungderEntscheidungen92/430/EWGund92/431/EWG(ABl.Nr. L 18vom21. 1. 1994,S. 16)
In Artikel1wirdfolgenderAbsatzhinzugefügt:
„DieKommissionergänztdieListederimAnhangaufgeführtenGrenzkontrolistellenfürNorwegenundSchwedensowiegegebe-
nenfallsfür Österreichund Finnland.Die Entscheidungenfür Norwegenund Schwedenwerdenvor dem Inkrafttretendes
Beitrittsvertragserlassen.“

394D 0034:Entscheidung94/34/EGderKommissionvom24.Januar 1994überdenEinsatzdes informatisiertenNetzesANIMO
(ABl.Nr.L 21vom26.1.1994,S. 22)
a) In Artikel1werdennachdemDatum„1.Februar1994“folgendeWorteeingefügt:

„ ImFalleNorwegensundSchwedensjedochspätestenszumZeitpunktdes InkrafttretensdesBeitrittsvertragsundimFalle
ÖsterreichsundFinnlandsspätestenseinJahr nachdemInkrafttretendes Beitrittsvertrags-“.

b) In Artikel2 werdennachdemDatum„1.Juni 1994“folgendeWorteeingefügt:
„_ im Falle Norwegensund Schwedensjedochspätestensam Tag des Inkrafttretensdes Beitrittsvertragsund im Falle
ÖsterreichsundFinnlandsspätestensein Jahr nachdemTag des Inkrafttretensdes Beitrittsvertrags-“.

c) In Artikel3 werdennachdemDatum„1.Februar1994“folgendeWorteeingefügt:
„—im Falle Norwegensund SchwedensjedochnichtzumZeitpunktdes Inkrafttretensdes Beitrittsvertragsund im Falle
ÖsterreichsundFinnlandsnichtein Jahr nachdemInkrafttretendes Beitrittsvertrags-“.

d) In Artikel4 werdennachdemDatum„1.Juni 1994“folgendeWorteeingefügt:
„ ImFalleNorwegensundSchwedensjedochnichtzumZeitpunktdesInkrafttretensdesBeitrittsvertragsundimFalle
ÖsterreichsundFinnlandsnichtein Jahr nachdemInkrafttretendes Beitrittsvertrags—“.
e) FolgenderArtikelwirdeingefügt:

„Artikel 6 a
FürÖsterreichundFinnlanderläßtdie KommissiondieerforderlichenÜbergangsmaßnahmen.“

394D0070:Entscheidung94/70/EGderKommissionvom31.Januar 1994miteinemvorläufigenVerzeichnisderDrittländer,aus
denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Rohmilch, wärmebehandelter Milch und Erzeugnissen auf Milchbasis zulassen (ABl. Nr.
L 36vom8. 2. 1994,S. 5)



2126 Bundesgesetzblatt,Jahrgang1994,Teil I}

„AT: ÖSTERREICH DIR I Ken 0x
„Fl: FINNLAND ! x ! x ! x
„NO: NORWEGEN ! x h x : x“
„SE: SCHWEDEN ı x ! x \ x“.

„AT: Österreich von
„Fi: Finnland : x “
„NO :Norwegen : x “
„SE : Schweden ı x “

F. Verschiedenes

I. Ausschußverfahren

1. 365R 0079:VerordnungNr. 79/65/EWGdesRatesvom15.Juni 1965zurBildungeines Informationsnetzeslandwirtschaftli-
cherBuchführungenüberdie Einkommenslageunddie betriebswirtschaftlichenVerhältnisselandwirtschaftlicherBetriebein
derEWG (ABi.Nr. L 109vom23.6. 1965,S. 1859/65),zuletztgeändertdurch:
- 390 R 3577:Verordnung(EWG) Nr. 3577/90des Rates vom4. Dezember1990(ABl. Nr. L 353 vom 17. 12. 1990,

S. 23).
Artikel19Absatz2.
366 R 0136:VerordnungNr. 136/66/EWGdes Rates vom22. September1966überdie Errichtungeinergemeinsamen
Marktorganisationfür Fette(ABl.Nr. L 172vom30.9. 1966,S. 3025/66),zuletztgeändertdurch:
- 393R 3179:Verordnung(EG) Nr. 3179/93des Ratesvom16.November1993(ABl.Nr. L 285vom20. 11.1993,S. 9).
Artikel38Absatz2.
368 R 0234: Verordnung(EWG) Nr. 234/68des Rates vom27. Februar1968über die Errichtungeiner gemeinsamen
MarktorganisationfürlebendePflanzenundWarendesBlumenhandels(ABl.Nr. L 55vom2.3.1968,S. 1),zuletztgeändert
durch:
- 392 R 3336:Verordnung(EWG) Nr. 3336/92des Ratesvom 16.November1992(ABi. Nr. L 336vom20. 11. 1992,

S. 1).
Artikel14Absatz2.
368R 0804:Verordnung(EWG)Nr.804/68desRatesvom27.Juni 1968überdiegemeinsameMarktorganisationfürMilchund
Milcherzeugnisse(ABl.Nr. L 148vom28.6. 1968,S. 13),zuletztgeändertdurch:
- 394R 0230:Verordnung(EG) Nr. 230/94des Ratesvom24.Januar 1994(ABl.Nr. L 30vom3.2.1994,S. 1).
Artikel30Absatz2.
368 R 0805:Verordnung(EWG) Nr. 805/68des Rates vom 27. Juni 1968überdie gemeinsameMarktorganisationfür
Rindfleisch(ABl.Nr. L 148vom28.6.1968,S. 24),zuletztgeändertdurch:
- 393R 3611:Verordnung(EG) Nr. 3611/93des Ratesvom22.Dezember1993(ABl.Nr. L 328vom29. 12.1993,S. 7).
Artikel27Absatz2.
370R 0729:Verordnung(EWG)Nr.729/70desRatesvom21.April1970überdieFinanzierungdergemeinsamenAgrarpolitik
(ABl.Nr. L 94vom28.4. 1970,S. 13),zuletztgeändertdurch:
- 388R 2048:Verordnung(EWG)Nr. 2048/88des Ratesvom24.Juni 1988(ABl.Nr. L 185vom15.7. 1988,S. 1).
Artikel13Absatz2.
370R 1308:Verordnung(EWG)Nr. 1308/70desRatesvom29.Juni 1970überdiegemeinsameMarktorganisationfürFlachs
undHanf(ABl.Nr. L 146vom4. 7. 1970,S. 1),zuletztgeändertdurch: '
-. 393R 1557:Verordnung(EWG)Nr. 1557/93des Ratesvom14.Juni 1993(ABl.Nr. L 154vom25.6.1993,5.26).
Artikel 12 Absatz 2.
371R 1696:Verordnung(EWG)Nr. 1696/71desRatesvom26.Juli 1971überdiegemeinsameMarktorganisationfürHopfen
(ABI.Nr. L 175vom4. 8. 1971,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 392R 3124:Verordnung(EWG)Nr. 3124/92des Ratesvom26.Oktober1992(ABl.Nr. L 313vom30.10.1992,S. 1).
Artikel20Absatz2.
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371R 2358:Verordnung(EWG)Nr.2358/71desRatesvom26.Oktober1971zurErrichtungeinergemeinsamenMarktorgani-
sationfürSaatgut(ABl.Nr. L 246vom5. 11.1971,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 393R 3375:Verordnung(EG) Nr. 3375/93der Kommissionvom9. Dezember1993(ABl. Nr. L 303vom10. 12. 1993,

S. 9).
Artikel11Absatz2.
372R 1035:Verordnung(EWG)Nr. 1035/72des Ratesvom18.Mai 1972übereinegemeinsameMarktorganisationfürObst
undGemüse(ABl.Nr. L 118vom20.5. 1972,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 393R 3669:Verordnung(EG) Nr.3669/93des Ratesvom22.Dezember1993(ABl.Nr. L 338vom31.12.1993,S. 26).
Artikel 33 Absatz 2.
375R 2759:Verordnung(EWG) Nr. 2759/75des Ratesvom29.Oktober1975überdie gemeinsameMarktorganisationfür
Schweinefleisch(ABl.Nr. L 282vom1. 11.1975,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 389R 1249:Verordnung(EWG) Nr. 1249/89des Ratesvom3. Mai 1989(ABl.Nr. L 129vom11.5. 1989,S. 12).
Artikel 24 Absatz 2.
375R 2771:Verordnung(EWG)Nr.2771/75desRatesvom29.Oktober1975überdiegemeinsameMarktorganisationfürEier
(ABl.Nr. L 282vom1. 11.1975,S. 49),zuletztgeändertdurch:
- 393R 1574:Verordnung(EWG) Nr. 1574/93des Ratesvom14.Juni 1993(ABl.Nr. L 152vom24.6. 1993,S. 1).
Artikel17Absatz2.
375R 2777:Verordnung(EWG) Nr. 2777/75des Ratesvom29.Oktober1975überdiegemeinsameMarktorganisationfür
Geflügelfleisch(ABl.Nr. L 282vom1. 11.1975,S. 77),zuletztgeändertdurch:
- 393R 1574:Verordnung(EWG)Nr. 1574/93des Ratesvom14.Juni 1993(ABl.Nr. L 152vom24.6. 1993,S. 1).
Artikel17Absatz2.
376R 1418:Verordnung(EWG)Nr. 1418/76des Ratesvom21. Juni 1976überdiegemeinsameMarktorganisationfürReis
(ABl.Nr. L 166vom25.6. 1976,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 393R 1544:Verordnung(EWG)Nr. 1544/93des Ratesvom14.Juni 1993(ABl.Nr. L 154vom25.6. 1993,S. 5).
Artikel27Absatz2.
378 R 1117:Verordnung(EWG) Nr. 1117/78des Ratesvom 22. Mai 1978überdie gemeinsameMarktorganisationfür
Trockenfutter(ABl.Nr. L 142vom30.5. 1978,S. 1),zuletztgeändertdurch:
= 393R 3496:Verordnung(EG) Nr. 3496/93derKommissionvom20.Dezember1993(ABl.Nr. L 319vom21. 12. 1993,

S.17).
Artikel12Absatz2.
378R 1360:Verordnung(EWG) Nr. 1360/78des Ratesvom19.Juni 1978betreffenddie Erzeugergemeinschaftenundihre
Vereinigungen(ABi.Nr. L 166vom23.6. 1978,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 393 R 3669:Verordnung(EG) Nr. 3669/93des Rates vom 22. Dezember1993 (ABl. Nr. L 338 vom 31. 12. 1993,

S. 26).
Artikel16Absatz2.
379R 0270:Verordnung(EWG)Nr.270/79desRatesvom6. Februar1979zurFörderungderlandwirtschaftlichenBeratungin
Italien(ABl.Nr. L 38vom14.2. 1979,S. 6), zuletztgeändertdurch:
- 387R 1760:Verordnung(EWG)Nr. 1760/87des Ratesvom15.Juni 1987(ABl.Nr. L 167vom26.6. 1987,S. 1).
Artikel14Absatz2.
379R 0357:Verordnung(EWG)Nr.357/79desRates’vom5.Februar1979überstatistischeErhebungenderRebflächen(ABi.
Nr. L 54vom5. 3. 1979,S. 124),zuletztgeändertdurch:
- 393R 3205:Verordnung(EG) Nr. 3205/93des Ratesvom16.November1993(ABl.Nr. L 289vom24. 11.1993,S. 4).
Artikel8 Absatz2.
380R 0458:Verordnung(EWG) Nr. 458/80des Ratesvom18.Februar1980überdieUmstrukturierungderRebflächenim
RahmenkollektiverMaßnahmen(ABl.Nr. L 57vom29.2. 1980,S. 27),zuletztgeändertdurch:
- 391R 0596:Verordnung(EWG) Nr. 596/91des Ratesvom4. März 1991(ABl.Nr. L 67vom14.3. 1991,S. 16).
Artikel12Absatz2.

981R 1785:Verordnung(EWG)Nr. 1785/81desRatesvom30.Juni 1981überdiegemeinsameMarktorganisationfürZucker
(ABl.Nr. L 177vom1.7.1981,S. 4), zuletztgeändertdurch:
= 394R 0133:Verordnung(EG) Nr. 133/94des Ratesvom24. Januar 1994(ABl.Nr. L 22vom27. 1. 1994,S. 7).
Artikel41Absatz2.
386R 0426:Verordnung(EWG) Nr. 426/86des Ratesvom24. Februar1986überdie gemeinsameMarktorganisationfür
VerarbeitungserzeugnisseausObstundGemüse(ABl.Nr. L 49vom27.2. 1986,S. 1),zuletztgeändertdurch:
= 392R 1569:Verordnung(EWG)Nr. 1569/92des Ratesvom16.Juni 1992(ABl.Nr. L 166vom20.6. 1992,S. 5).
Artikel22Absatz2.
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388 R 0571:Verordnung(EWG) Nr. 571/88des Rates vom 29. Februar1988zur Durchführungvon Erhebungender
GemeinschaftüberdieStrukturderlandwirtschaftlichenBetriebeimZeitraum1988bis1997(ABl.Nr.L56 vom2.3. 1988,S. 1),
zuletztgeändertdurch:
- 393D 0156:Beschluß93/156/EWGderKommissionvom9. Februar1993(ABl.Nr. L 65vom17.3. 1993,S. 12).
Artikel15Absatz2.
389R 1576:Verordnung(EWG) Nr. 1576/89des Ratesvom29. Mai 1989zur Festlegungder allgemeinenRegelnfür die
Begriffsbestimmung,BezeichnungundAufmachungvonSpirituosen(ABl.Nr. L 160vom12.6. 1989,S. 1),geändertdurch:
- 392 R 3280:Verordnung(EWG) Nr. 3280/92des Rates vom9. November1992(ABi. Nr. L 327 vom 13. 11. 1992,

S. 3).
Artikel14Absatz2.
389R 3013:Verordnung(EWG)Nr.3013/89desRatesvom25.September1989überdiegemeinsameMarktorganisationfür
Schaf-undZiegenfleisch(ABl.Nr. L 289vom7. 10.1989,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 394R 0233:Verordnung(EG) Nr.233/94des Ratesvom24. Januar 1994(ABl.Nr. L 30vom3. 2. 1994,S. 9).
Artikel30Absatz2.
390R 0837:Verordnung(EWG) Nr. 837/90des Ratesvom26. März 1990überdievondenMitgliedstaatenzu liefernden
statistischenInformationenüberdieGetreideerzeugung(ABl.Nr. L 88vom3. 4. 1990,S. 1),geändertdurch:
- 390 R 3570:Verordnung(EWG) Nr. 3570/90des Ratesvom4. Dezember1990(ABl. Nr. L 353 vom 17. 12. 1990,

S.8).
Artikel11Absatz2.
391R 1601:Verordnung(EWG) Nr. 1601/91des Ratesvom10. Juni 1991zur FestlegungderallgemeinenRegelnfürdie
Begriffsbestimmung,BezeichnungundAufmachungaromatisiertenWeines,aromatisierterweinhaltigerGetränkeundaromati-
sie.terweinhaltigerCocktails(ABl.Nr. L 149vom14.6. 1991,S. 1),berichtigtinABl. Nr.L 349vom18.12.1991,S. 47 und
geändertdurch:
- 392 R 3279:Verordnung(EWG) Nr. 3279/92des Ratesvom9. November1992(ABl. Nr. L 327vom 13. 11. 1992,S.

1).
Artikel13Absatz2.
392R 1766:Verordnung(EWG)Nr.1766/92desRatesvom30.Juni 1992überdiegemeinsameMarktorganisationfürGetreide
(ABI.Nr. L 181vom1.7. 1992,S. 21),geändertdurch:
- 393R 2193:Verordnung(EWG) Nr.2193/93derKommissionvom28. Juli 1993(ABl.Nr. L 196vom5.8.1993,S. 22).
Artikel23Absatz2.
393 R 0959:Verordnung(EWG) Nr. 959/93des Ratesvom5. April 1993überdie von denMitgliedstaatenzu liefernden
statistischenInformationenüberpflanzlicheErzeugnisseaußerGetreide(ABl.Nr. L 98vom24.4. 1993,S. 1)
Artikel12Absatz2.

undAnalysemethodenfürdieamtlicheUntersuchungvonFuttermitteln(ABl.Nr.L 170vom3. 8. 1970,S. 2),zuletztgeändert
durch:
- 385 R 3768:Verordnung(EWG) Nr. 3768/85des Ratesvom20. Dezember1985(ABl. Nr. L 362vom31. 12. 1985,

S.8).
Artikel3 Absatz2.
372L 0280:Richtlinie72/280/EWGdes Ratesvom31. Juli 1972betreffenddievondenMitgliedstaatendurchzuführenden
statistischenErhebungenüberMilchundMilcherzeugnisse(ABl.Nr. L 179vom7. 8. 1972,S. 2), zuletztgeändertdurch:
- 391 R 1057:Verordnung(EWG) Nr. 1057/91der Kommissionvom 26. April 1991 (ABl. Nr. L 107 vom 27.4.1991,

S. 11).
Artikel7 Absatz2.
376 L 0625: Richtlinie76/625/EWGdes Rates vom 20. Juli 1976über die von den Mitgliedstaatendurchzuführenden
statistischenErhebungenzur Ermittlungdes ProduktionspotentiaisbestimmterBaumobstanlagen(ABl. Nr. L 218 vom
11.8. 1976,S. 10),zuletztgeändertdurch:
- 391 R 1057:Verordnung(EWG) Nr. 1057/91der Kommissionvom26. April 1991(ABl. Nr. L 107vom27. 4. 1991,

S. 11).
Artikel9 Absatz2.
377 L 0099: Richtlinie77/9YEWG des Rates vom 21. Dezember1976zur RegelunggesundheitlicherFragenbei der
Herstellungund dem Inverkehrbringenvon Fleischerzeugnissenund einigenanderenErzeugnissentierischenUrsprungs
(ABI.Nr. L 26vom31. 1. 1977,S. 85),zuletztgeändertdurch:
- 392L 0118:Richtlinie92/118/EWGdes Ratesvom17.Dezember1992(ABi.Nr. L 62vom15.3.1993,S. 49).
Artikel20Absatz2.
382L 0471:Richtlinie82/471/EWGdesRatesvom30.Juni 1982überbestimmiteErzeugnissefürdieTierernährung(ABl.Nr.L
213vom21.7. 1982,S. 8), zuletztgeändertdurch:
- 393L 0074:Richtlinie93/74/EWGdes Ratesvom13.September1993(ABl.Nr. L 237vom22.9.1993,S. 23).
Artikel 13 Absatz 2.
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bestimmtenStoffenmithormonalerWirkungundvonStoffenmitthyreostatischerWirkung(ABl.Nr. L 191vom23.7. 1985,S.
46),zuletztgeändertdurch: -
- 388L 0146:Richtlinie88/146/EWGdes Ratesvom7. März 1988(ABl.Nr. L 70vom16.3. 1988,S. 16).
Artikel10Absatz2.

hormonalerWirkungimTierbereich(ABl.Nr. L 70vom16.3. 1988,S. 16.)
Artikel8 Absatz2.

zeugung(ABl.Nr. L 149vom21.6. 1993,S. 3)
Artikel17Absatz2.
393L 0024:Richtlinie93/24/EWGdesRatesvom1.Juni 1993betreffenddiestatistischenErhebungenüberdieRindererzeu-
gung(ABl.Nr. L 149vom21.6. 1993,S. 5)
Artikel17Absatz2.

Ziegenerzeugung(ABl.Nr. L 149vom21.6. 1993,S. 10)
Artikel20 Absatz2.
374R 1728:Verordnung(EWG)Nr.1728/74desRatesvom27.Juni 1974überdieKoordinierungderAgrarforschung(ABl.Nr.
L 182vom5. 7. 1974,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 385R 3768:Verordnung(EWG)Nr.3768/85des Ratesvom20.Dezember1985(ABl.Nr.L 362vom31.12.1985,S. 8).
Artikel8 Absätze2 und3; Absatz4 wirdAbsatz3.
364 L 0432: Richtlinie64/432/EWGdes Rates vom 26. Juni 1964zur RegelungviehseuchenrechtlicherFragen beim
innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit. Rindem und Schweinen (ABl. Nr. 121 vom 29. 7. 1964, S. 1977/64), zuletzt
geändertdurch:
- 392L 0102:Richtlinie92/102/EWGdes Ratesvom27.November1992(ABl.Nr. L 355vom5. 12.1992,S. 32).
Artikel12Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3.
366L 0400:Richtlinie66/400/EWGdes Ratesvom14.Juni 1966überdenVerkehrmitBetarübensaatgut(ABl.Nr. 125vom
11. 7. 1966, S. 2290/66), zuletzt geändert durch:
- 390L 0654:Richtlinie90/654/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 48).
Artikel21Absätze2 und3; Absatz4 wirdAbsatz3.

366L 0401:Richtlinie66/401/EWGdes Ratesvom14.Juni 1966überdenVerkehrmitFutterpflanzensaatgut(ABl.Nr. 125
vom11.7. 1966,S. 2298/66),zuletztgeändertdurch:
- 392L 0019:Richtlinie93/19/EWGderKommissionvom23.März 1992(ABl.Nr. L 104vom22.4. 1992,S. 61).
Artikel21Absätze2 und3; Absatz4 wirdAbsatz3.

366L 0402:Richtlinie66/402/EWGdes Ratesvom14.Juni 1966überdenVerkehrmitGetreidesaatgut(ABl. Nr. 125vom
11.7.1966,S. 2309/66),zuletztgeändertdurch:
- 393L 0002:Richtlinie93/2/EWGderKommissionvom28. Januar 1993(ABl.Nr. L 54 vom5. 3. 1993,S. 20).
Artikel21Absätze2 und3; Absatz4 wirdAbsatz3.

11.7. 1966,S. 2320/66),zuletztgeändertdurch:
- 3931 0108:Richtlinie93/108/EGderKommissionvom3. Dezember1993(ABl.Nr. L 319vom21. 12.1993,S. 39).
Artikel19Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3.

366 L 0404: Richtlinie66/404/EWGdes Rates vom 14. Juni 1966 über den Verkehrmit forstliichemVermehrungsgut
(ABl.Nr. 125vom11.7. 1966,S. 2326/66),zuletztgeändertdurch:
- 391D 0044:Entscheidung91/44/EWGderKommissionvom16.Januar 1991(ABl.Nr. L 24vom29. 1. 1991,S. 32).
Artikel17Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3.

36810193:Richtlinie68/193/EWGdesRatesvom9.April1968überdenVerkehrmitvegetativemVermehrungsgutvonReben
(ABl.Nr. L 93vom17.4. 1968,S. 15),zuletztgeändertdurch:
- 390L 0654:Richtlinie90/654/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 48).
Artikel 17Absätze2 und3; Absatz4 wirdAbsatz3.

369L 0208:Richtlinie69/208/EWGdes Ratesvom30. Juni 1969überdenVerkehrmitSaatgutvonÖl- undFaserpflanzen
(ABI.Nr. L 169vom10.7. 1969,S. 3), zuletztgeändertdurch:
- 392L 0107:Richtlinie92/107/EWGderKommissionvom11.Dezember1992(ABl.Nr. L 16vom25. 1. 1992,S. t).
Artikel20Absätze2 und3; Absatz4 wirdAbsatz3.
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370 L 0457: Richtlinie70/457/EWGdes Rates vom 29. September1970 über einen gemeinsamenSortenkatalogfür
landwirtschaftlichePflanzenarten(ABl.Nr. L 225vom12.10.1970,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 390L 0654:Richtlinie90/654/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 48).
Artikel23Absätze2 und3; Absatz4 wirdAbsatz3.
370L 0458:Richtlinie70/458/EWGdesRatesvom29.September1970überdenVerkehrmitGemüsesaatgut(ABi.Nr.L 225
vom12.10.1970,S. 7), zuletztgeändertdurch:
- 390L 0654:Richtlinie90/654/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 48).
Artikel40 Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3.
370L 0524:Richtlinie70/524/EWGdesRatesvom23.November1970überZusatzstoffeinderTieremährung(ABi.Nr.L 270
vom14.12.1970,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 393L0114:Richtlinie93/114/EGdesRatesvom14.Dezember1993(ABl.Nr.L334vom31.12.1993,S.24).
Artikel23Absätze2und3;Absatz4wirdAbsatz3. \
371 L 0161:Richtlinie71/161/EWGdes Ratesvom 30. März 1971überdie Normenfür die äußereBeschaffenheitvon
forstlichemVermehrungsgut(ABl.Nr. L 87 vom17.4. 1971,S. 14),zuletztgeändertdurch:
- 390L 0654:Richtlinie90/654/EWGdes Ratesvom4. Dezember19% (ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,$. 48).
Artikel18Absätze2 und3; Absatz4 wirdAbsatz3.
372L 0461:Richtlinie72/461/EWGdes Ratesvom12.Dezember1972zur RegelungviehseuchenrechtlicherFragenbeim
innergemeinschaftlichenHandelsverkehrmit frischemFleisch (ABl. Nr. L 302 vom31. 12. 1972,S. 24), zuletztgeändert
durch:
- 392 L 0118: Richtlinie 9&/118/EWG des Rates vom 17. Dezember 1992 (ABi. Nr. L 62 vom 15. 3. 1993, S. 49).
Artikel9 Absätze2 und3; Absatz4 wirdAbsatz3.
372L 0462:Richtlinie72/462/EWGdesRatesvom12.Dezember1972zurRegelungtierseuchenrechtlicherundgesundheitli-
cherFragenbeiderEinfuhrvonRindern,Schweinen,SchafenundZiegen,vonfrischemFleischodervonFleischerzeugnissen
ausDrittländern(ABl.Nr.L 302vom31.12.1972,S.28),zuletztgeändertdurch:
- 392R 1601:Verordnung(EWG) Nr.1601/92des Ratesvom15.Juni 1992(ABl.Nr. L 173vom27.6. 1992,S. 13).
Artikel29Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3.
374 L 0063:Richtlinie74/63/EWGdes Ratesvom 17.Dezember1973überunerwünschteStoffeund Erzeugnissein der
Tierernährung(ABl.Nr. L 38vom11.2. 1974,S. 31),zuletztgeändertdurch:
- 393L 0074:Richtlinie93/74/EWGdes Ratesvom13.September1993(ABl.Nr. L 237vom22.9. 1993,S. 23).
Artikel9Absätze2 und3;Absatz4wirdAbsatz3.

RückständenvonSchädlingsbekämpfungsmittelnaufundinObstundGemüse(ABi.Nr.L 340vom9. 12.1976,S. 26),zuletzt
geändertdurch:
- 39310058:Richtlinie9V58/EWGdesRatesvom29.Juni 1993(ABl.Nr.L 211vom23.8.1993,S.6).
Artikel7 Absätze2 und3; Absatz4 wirdAbsatz3.

37710093:Richtlinie77/9Y/EWGdesRatesvom21.Dezember1976überMaßnahmenzumSchutzderGemeinschaftgegen
die Einschleppungund Ausbreitungvon Schadorganismender Pflanzenund Pflanzenerzeugnisse(ABl. Nr. L 26 vom
31. 1. 1977, S. 20), zuletzt geändert durch:
- 393 0110:Richtlinie93/110/EGderKommissionvom9. Dezember1993(ABl.Nr. L 303vom10.12.1993,$. 19).
a) Artikel16Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3;
b) Artikel16a Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3.

37710096:Richtlinie77/96/EWGdesRatesvom21.Dezember1976überdieUntersuchungvonfrischemSchweinefleischauf
TrichinenbeiderEinfuhraus Drittländern(ABl.Nr. L 26vom31. 1. 1977,S. 67),zuletztgeändertdurch:
- 389 0321:Richtlinie89/321/EWGderKommissionvom27.April1989(ABl.Nr. L 133vom17.5. 1989,S. 33).
Artikel9 Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3.

3771.0101:Richtlinie77/101/EWGdesRatesvom23.November1976überdenVerkehrmitEinzeifuttermitteln(ABl.Nr.L 32
vom3. 2. 1977,S. 1),zuletztgeändertdurch:
= 390L 0654:Richtlinie90/654/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 48).
Artikel13Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3.

37710391:Richtlinie77/391/EWGdesRatesvom17.Mai1977zurEinführungvonMaßnahmenderGemeinschaftzurTilgung
der Brucellose,der Tuberkuloseund der Leukoseder Rinder(ABl. Nr. L 145vom 13. 6. 1977,S. 44), zuletztgeändert
durch:
- 385 R 3768:Verordnung(EWG) Nr. 3768/85des Ratesvom20. Dezember1985(ABl. Nr. L 362vom31. 12. 1985,

S.8).
Artikel11Absätze2 und3; Absatz4 wirdAbsatz3.
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S. 8), zuletztgeändertdurch:
- 391L 0174:Richtlinie91/174/EWGdes Ratesvom25.März 1991(ABl.Nr. L 85vom5. 4. 1991,S. 37).
Artikel 8 Absätze 2 und 3; Absatz 4 wird Absatz 3.
379 L 0117:Richtlinie79/117/EWGdes Ratesvom21. Dezember1978überdas Verbotdes Inverkehrbringensundder
Anwendungvon Pflanzenschutzmitteln,die bestimmteWirkstoffeenthalten(ABl. Nr. L 33 vom8. 2. 1979,S. 36), zuletzt
geändertdurch:
- 391L 0188:Richtlinie91/188/EWGderKommissionvom19.März 1991(ABl.Nr. L 92vom13.4. 1991,S. 42).
Artikel8 Absätze2 und3; Absatz4 wirdAbsatz3.
379L 0373:Richtlinie79/373/EWGdes Ratesvom2. April1979überdenVerkehrmitMischfuttermitteln(ABl.Nr. L 86vom
6. 4. 1979,S. 30),zuletztgeändertdurch:
- 393L 0074:Richtlinie93/74/EWGdes Ratesvom13.September1993(ABl.Nr. L 237vom22.9.1993,S. 23).
Artikel13Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3.
380 L 0215:Richtlinie80/215/EWGdes Rates vom22. Januar 1980zur RegelungviehseuchenrechtlicherFragenbeim
innergemeinschaftlichenHandelsverkehrmit Fleischerzeugnissen(ABl. Nr. L 47 vom21. 2. 1980,S. 4), zuletztgeändert
durch:
- 391L 0687:Richtlinie91/687/EWGdes Ratesvom11.Dezember1991(ABl.Nr. L 377vom31. 12.1991,S. 16).
Artikel8 Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3.
380L.0217:Richtlinie80/217/EWGdesRatesvom22.Januar 1980überMaßnahmenderGemeinschaftzurBekämpfungder
klassischenSchweinepest(ABl.Nr. L 47 vom21.2. 1980,S. 11),zuletztgeändertdurch:
- 393D 0384:Entscheidung93/384/EWGdes Ratesvom14.Juni 1993(ABl.Nr. L 166vom8. 7. 1993,S. 34).
Artikel 16 Absätze 2 und 3; Absatz 4 wird Absatz 3.
380L 1095:Richtlinie80/1095/EWGdes Ratesvom11.November1980zur FestlegungderBedingungen,unterdenendas
Gebietder Gemeinschaftvon klassischerSchweinepestfreigemachtund freigehaltenwerdenkann (ABl. Nr. L 325 vom
1. 12.1980,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 391D 0686:Entscheidung91/686/EWGdes Ratesvom11.Dezember1991(ABl.Nr. L 377vom31. 12.1991,S. 15).
Artikel9 Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3.

Gemeinschaft(ABl.Nr. L 378vom31. 12.1982,S. 58),zuletztgeändertdurch:
- 392D 0450:Entscheidung92/450/EWGderKommissionvom30. Juli 1992(ABl.Nr. L 248vom28.8. 1992,S. 77).
Artikel6 Absätze2 und3; Absatz4 wirdAbsatz3.
385L 0511:Richtlinie85/511/EWGdesRatesvom18.November1985zurEinführungvonMaßnahmenderGemeinschaftzur
BekämpfungderMaul-undKlauenseuche(ABl.Nr. L 315vom26. 11.1985,S. 11),zuletztgeändertdurch:
- 392L 0380:Richtlinie92/380/EWGderKommissionvom2. Juli 1992(ABl.Nr. L 198vom17.7. 1992,S. 54).
Artikel17Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3.

Schädlingsbekämpfungsmitteinauf undinGetreide(ABl.Nr. L 221vom7. 8. 1986,S. 37),zuletztgeändertdurch:
- 393L 0057:Richtlinie93/57/EWGdes Ratesvom29. Juni 1993(ABl.Nr. L 211vom23.8. 1993,S. 1).
Artikel12Absätze2 und3; Absatz4 wirdAbsatz3.
386L 0363:Richtlinie86/363/EWGdesRatesvom24.Juli 1986überdieFestsetzungvonHöchstgehaltenanRückständenvon
SchädlingsbekämpfungsmittelnaufundinLebensmittelntierischenUrsprungs(ABl.Nr.L 221vom7.8. 1986,S. 43),geändert
durch:
- 393L 0057:Richtlinie93/57/EWGdes Ratesvom29. Juni 1993(ABl.Nr. L 211vom23.8. 1993,S. 1).
Artikel12Absätze2 und3; Absatz4 wirdAbsatz3.
386L 0469:Richtlinie86/469/EWGdesRatesvom16.September1986überdieUntersuchungvonTierenundvonfrischem
FleischaufRückstände(ABl.Nr. L 275vom286.9. 1986,S. 36),zuletztgeändertdurch:
- 389D 0187:Entscheidung89/187/EWGdes Ratesvom6. März 1989(ABl.Nr. L 66vom10.3. 1989,S. 37).
Artikel15Absätze2 und3; Absatz4 wirdAbsatz3.
388L 0407:Richtlinie88/407/EWGdesRatesvom14.Juni 1988zurFestlegungdertierseuchenrechtlichenAnforderungenan
deninnergemeinschaftlichenHandelsverkehrmitSamenvonRindernundandessenEinfuhr(ABl.Nr.L 194vom22.7. 1988,
S. 10),zuletztgeändertdurch:
- 393L 0060:Richtlinie93/60/EWGdes Ratesvom30. Juni 1993(ABl.Nr. L 186vom28.7. 1993,S. 28).
Artikel19Absätze2 und3; Absatz4 wirdAbsatz3.

988L 0661:Richtlinie88/661/EWGdesRatesvom19.Dezember1988überdietierzüchterischenNormenfürZuchtschweine
(ABl.Nr. L 382vom31. 12.1988,S. 36)
Artikel11Absätze2 und3; Absatz4 wirdAbsatz3.
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390L 0429:Richtlinie90/429/EWGdes Ratesvom26. Juni 1990zur Festlegungder tierseuchenrechtlichenAnforderungen
an den innergemeinschaftlichenHandelsverkehrmitSamenvon Schweinenund an dessen Einfuhr(ABl. Nr. L 224 vom
18.8. 1990,S. 62)
Artikel18Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3.

390L 0667:Richtlinie90/667/EWGdes Ratesvom27. November1990zumErlaßveterinärrechtlicherVorschriftenfürdie
Beseitigung,VerarbeitungundVermarktungtierischerAbfälleundzumSchutzvonFuttermittelntierischenUrsprungs,auchaus
Fisch,gegenKrankheitserregersowiezurÄnderungderRichtlinie90/425/EWG(ABl.Nr.L 363vom27.12.1990,S. 51),zuletzt
geändertdurch:
- 392L 0118:Richtlinie92/118/EWGdes Ratesvom17.Dezember1992(ABl.Nr. L 62vom15.3. 1993,S. 49).
Artikel19Absätze2 und3; dieAbsätze4und 5 werdenzu denAbsätzen3 und4.
392 L 0117:Richtlinie92/117/EWGdes Ratesvom 17.Dezember1992überMaßnahmenzumSchutzgegenbestimmte
Zoonosenbzw.ihreErregerbeiTierenundErzeugnissentierischenUrsprungszurVerhütunglebensmittelbedingterInfektionen
undVergiftungen(ABl.Nr. L 62vom15.3. 1993,S. 38)
Artikel16Absätze2 und3; Absatz4 wirdAbsatz3.
392 L 0119:Richtlinie9Y/119/EWGdes Rates vom 17. Dezember1992mitallgemeinenGemeinschaftsmaßnahmenzur
BekämpfungbestimmterTierseuchensowie besonderenMaßnahmenbezüglichder vesikulärenSchweinekrankheit(ABl.
Nr. L 62vom15.3. 1993,S. 69)

380D 1096:Entscheidung80/1096/EWGdes Ratesvom11.November1980übereinefinanzielleMaßnahmederGemein-
schaftzurAusmerzungderklassischenSchweinepest(ABl.Nr. L 325vom1. 12.1980,S. 5), zuletztgeändertdurch:
- 391D 0686:Entscheidung91/686/EWGdes Ratesvom11.Dezember1991(ABl.Nr. L 377vom31. 12.1991,S. 15).
Artikel6 Absätze2 und3; Absatz4 wirdAbsatz3.
380D 1097:Entscheidung80/1097/EWGdes Ratesvom11.November1980übereinefinanzielleMaßnahmederGemein-
schaftzurAusmerzungderafrikanischenSchweinepestaufSardinien(ABl.Nr.L 325vom1.12.1980,S. 5),zuletztgeändert
durch:
- 385 R 3768:Verordnung(EWG) Nr. 3768/85des Ratesvom20. Dezember1985(ABl. Nr. L 362vom31. 12. 1985,

S.8).
Artikel8 Absätze2 und3; Absatz4 wirdAbsatz3.
92 D 0438:Entscheidung92/438/EWGdes Ratesvom 13. Juli 1992überdie Informatisierungder veterinärmedizinischen
VerfahrenbeiderEinfuhr(SHIFT-Projekt),zurÄnderungderRichtlinien90/675/EWG,91/496/EWGund91/628/EWGsowieder
Entscheidung90/424/EWGundzurAufhebungderEntscheidung88/192/EWG(ABl.Nr. L 234vom25.8. 1992,S. 27)
Artikel13Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3.

1. 382L 0471:Richtlinie82/471/EWGdesRatesvom30.Juni 1982überbestimmteErzeugnissefürdieTierernährung(ABl.Nr.L
213vom21.7. 1982,S. 8), zuletztgeändertdurch:
- 393L 0074:Richtlinie93/74/EWGdes Ratesvom13.September1993(ABl.Nr. L 237vom22.9. 1993,S. 23).
Artikel14Absatz2.

bestimmtenStoffenmithormonalerWirkungundvonStoffenmitthyreostatischerWirkung(ABl.Nr.L 191vom23.7. 1985,S.
46),zuletztgeändertdurch: .
- 389D 0358:Entscheidung89/358/EWGderKommissionvom23.Mai 1989(ABl.Nr. L 151vom3. 6. 1989,S. 39).
Artikel11Absatz2.

364 L 0432: Richtlinie64/432/EWGdes Rates vom 26. Juni 1964zur RegelungviehseuchenrechtlicherFragen beim
innergemeinschaftlichenHandelsverkehrmitRindemundSchweinen(ABl.Nr.121vom29.7. 1964,S. 1977),zuletztgeändert
durch:
- 392L 0102:Richtlinie92/102/EWGdes Ratesvom27.November1992(ABl.Nr. L 355vom5. 12.1992,S. 32).
Artikel13Absätze2 und3, Absatz4 wirdAbsatz3.

370L 0524:Richtlinie70/524/EWGdesRatesvom23.November1970überZusatzstoffeinderTierernährung(ABl.Nr.L 270
vom14.12.1970,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 393L 0114:Richtlinie93/114/EGdes Ratesvom14.Dezember1993(ABl.Nr. L 334vom31. 12.1993,S. 24).
Artikel24 Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3.
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cherFragenbeiderEinfuhrvonRindern,Schweinen,SchafenundZiegen,vonfrischemFleischodervonFleischerzeugnissen
aus Drittländern(ABl.Nr. L 302vom31. 12.1972,S. 28),zuletztgeändertdurch:
- 392R 1601:Verordnung(EWG)Nr. 1601/92des Ratesvom15.Juni 1992(ABl.Nr. L 173vom27.6. 1992,S. 13).

Tiernahrung(ABl.Nr. L 38vom11.2. 1974,S. 31),zuletztgeändertdurch:
- 393L 0074:Richtlinie93/74/EWGdes Ratesvom13.September1993(ABl.Nr. L 237vom22.9. 1993,S. 23).
Artikel10Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3.
376 L 0895: Richtlinie76/895/EWGdes Rates vom 23. November1976über die Festsetzungvon Höchstgehaltenan
RückständenvonSchädlingsbekämpfungsmittelnaufundinObstundGemüse(ABl.Nr.L 340vom9. 11.1976,S. 26),zuletzt
geändertdurch:
- 393L 0058:Richtlinie93/58/EWGdes Ratesvom29. Juni 1993(ABl.Nr. L 211vom23.8.1993,S. 6).
Artikel8 Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3.

die EinschleppungundAusbreitungvonSchadorganismender PflanzenundPflanzenerzeugnisse(ABl.Nr. L 26vom31. 1.
1977, $. 20), zuletzt geändert durch:
- 393L 0110:Richtlinie93/110/EGderKommissionvom9. Dezember1993(ABl.Nr. L 303vom10.12.1993,S. 19).
Artikel17Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3.

klassischenSchweinepest(ABl.Nr. L 47vom21.2. 1980,S. 11),zuletztgeändertdurch:
- 393D 0384:Entscheidung93/384/EWGdes Ratesvom14.Juni 1993(ABl.Nr. L 166vom8. 7. 1993,S. 34).
Artikel16a Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3.

385L 0511:Richtlinie85/511/EWGdesRatesvom18.November1985zurEinführungvonMaßnahmenderGemeinschaftzur
BekämpfungderMaul-undKlauenseuche(ABl.Nr. L 315vom26. 11.1985,S. 11),zuletztgeändertdurch:
- 392L 0380:Richtlinie92/380/EWGderKommissionvom2. Juli 1992(ABl.Nr. L 198vom17.7. 1992,S. 54).
Artikel16Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3.
386L 0362:Richtlinie86/362/EWGdesRatesvom24.Juli 1986überdieFestsetzungvonHöchstgehaltenanRückständenvon
Schädlingsbekämpfungsmittelnauf undinGetreide(ABl.Nr. L 221vom7. 8. 1986,S. 37),zuletztgeändertdurch:
- 393 L 0057: Richtlinie 93/57/EWG des Rates vom 29. Juni 1993 (ABl. Nr. L 211 vom 23. 8. 1993, S. 1).
Artikel13Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3. '

386L 0363:Richtlinie86/363/EWGdesRatesvom24.Juli 1986überdieFestsetzungvonHöchstgehaltenanRückständenvon
SchädlingsbekämpfungsmittelnaufundinLebensmittelntierischenUrsprungs(ABl.Nr.L 221vom7.8. 1986,S. 43),geändert
durch:
- 393L 0057:Richtlinie93/57/EWGdes Ratesvom29. Juni 1993(ABl.Nr. L 211vom23.8. 1993,S. 1).
Artikel13Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3.

386L 0469:Richtlinie86/469/EWGdes Ratesvom16.September1986überdieUntersuchungvonTierenundvonfrischem
FleischaufRückstände(ABl.Nr. L 275vom26.9. 1986,S. 36),zuletztgeändertdurch:
- 389D 0187:Entscheidung89/187/EWGdes Ratesvom6. März 1989(ABl.Nr. L 66vom10.3. 1989,S. 37).
Artikel14Absätze2 und3; Absatz4 wirdAbsatz3.
388L 0407:Richtlinie88/407/EWGdesRatesvom14.Juni 1988zurFestlegungdertierseuchenrechtlichenAnforderungenan
deninnergemeinschaftlichenHandelsverkehrmitSamenvonRindernundandessenEinfuhr(ABl.Nr.L 194vom22.7. 1988,
S. 10),zuletztgeändertdurch:
- 393L 0060:Richtlinie93/60/EWGdes Ratesvom30. Juni 1993(ABl.Nr. L 186vom28.7. 1993,S. 28).
Artikel18Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3. "
390L 0429:Richtlinie90/429/EWGdesRatesvom26.Juni 1990zurFestlegungdertierseuchenrechtlichenAnforderungenan
den innergemeinschaftlichenHandelsverkehrmit Samen von Schweinenund an dessen Einfuhr (ABl. Nr. L 224 vom
18.8.1990,S. 62)
Artikel19Absätze2 und3;Absatz4 wirdAbsatz3.

390L 0667:Richtlinie90/667/EWGdes Ratesvom27. November1990zumErlaß veterinärrechtlicherVorschriftenfürdie
Beseitigung,VerarbeitungundVermarktungtierischerAbfälleundzumSchutzvonFuttermittelntierischenUrsprungs,auchaus
Fisch,gegenKrankheitserregersowiezurÄnderungderRichtlinie90/425/EWG(ABl.Nr.L 363vom27.12.1990,S. 51),zuletzt
geändertdurch:
- 392L 0118:Richtlinie9/118/EWG des Ratesvom17.Dezember1992(ABl.Nr. L 62vom15.3. 1993,S. 49).
Artikel18Absätze2 und3; dieAbsätze4 und5 werdenzu denAbsätzen3 und4.
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VI. Verkehr

A. Landverkehr
1. 370R 1108:Verordnung(EWG) Nr. 1108/70desRatesvom4. Juni 1970zurEinführungeinerBuchführungüberdieAusgabenfür

dieVerkehrswegedes Eisenbahn-,Straßen-undBinnenschiffsverkehrs(ABi.Nr. L 130vom15.6. 1970,S. 4), geändertdurch:
- 370R 2598:Verordnung(EWG) Nr. 2598/70vom18.Dezember1970(ABl.Nr. L 278vom23. 12.1970,S. 1)
- 371R 0281:Verordnung(EWG) Nr. 281/71derKommissionvom9. Februar1971(ABl.Nr. L 33vom10.2. 1971,S. 11)
- 172B: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsund

desVereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3. 1972,S. 14)
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 379R 1384:Verordnung(EwG) Nr. 1384/79des Ratesvom25. Juni 1979(ABl.Nr. L 167vom5. 7. 1979,S. 1)
- 381R 3021:Verordnung(EWG) Nr.3021/81des Ratesvom19.Oktober1981(ABl.Nr. L 302vom23. 10.1981,S. 8)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 390R 3572:Verordnung(EWG) Nr. 3572/90des Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 12).

Anhang!lwirdwiefolgtergänzt:
a) UnterderÜberschrift„A.1.Eisenbahnen—Hauptnetze“wirdfolgendeseingefügt:

„RepublikÖsterreich _
- ÖsterreichischeBundesbahnen(OBB)“
„KönigreichNorwegen- NorgesStatsbaner(NSB)“
„RepublikFinnland
—ValtionrautatieV/Statsjänvägama(VR)“
„KönigreichSchweden
—Statensjämvägar(SJ)“.

b) UnterderÜberschrift„A.2.Eisenbahnen- Eisenbahnendes öffentlichenVerkehrs,diean das Hauptnetzangeschlossensind
(ausgenommenStadtbahnen)*wirdfolgendeseingefügt:
„KönigreichNorwegen
Norges Statsbaner (NSB)
RepublikFinnland
Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna(VR)
KönigreichSchwedenInlandsbanenAktiebolag(IBAB)
Malmö-Limhamns-Järnväg(MLJ)
Växjö-Hultsfred-VästerviksJärnväg(VHVJ)
Johannesberg-LjungaverksJärnväg(JLJ)“.

c) UnterderÜberschrift„B.Strasse“wirdfolgendeseingefügt:
„RepublikÖsterreich
1.Bundesautobahnen
2. Bundesstraßen
3. Landesstraßen
4. Gemeindestraßen“
„KönigreichNorwegen
1. Riksveger
2. Fylkesveger
3. Kommunaleveger“
„RepublikFinnland
1. PäätieVHuvudvägar
2.Muutmaantiet/Övrigalandsvägar
3. Paikallistie/Bygdevägar
4. Kadutja kaavatiet/Gatorochplanlagdavägar“
„KönigreichSchweden
1.Motorvägar
2. Motortrafikleder
3.Övrigavägar“.

2. 371R 0281:Verordnung(EWG)Nr.281/71derKommissionvom9. Februar1971zurFestlegungdes inArtikel3 Buchstabee)der
Verordnung(EWG) Nr. 1108/70des Ratesvom4. Juni 1970genanntenVerzeichnissesderSeeschiffahrtsstraßen(ABl.Nr. L 33
vom10.2. 1971,S. 11),geändertdurch:
- 172B: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsund

desVereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3. 1972,S. 14)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
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DerAnhangwirdwiefolgtergänzt:
„Finnland
- Saimaankanava/Saimakanal
- Saimaanvesistö/Saimensvattendrag
Schweden
—TrollhättekanalundGötaälv
—Vänersee
—Södertäljekanal
—Mälarsee“.

. 385R 3821:Verordnung(EWG)Nr.3821/85desRatesvom20.Dezember1985überdasKontroligerätimStraßenverkehr(ABl.Nr.
L 370vom31. 12.1985,S. 8), geändertdurch:
- 390 R 3314: Verordnung (EWG) Nr. 3314/90 vom 16. November 1990 (ABl. Nr. L 318 vom 17. 11. 1990, S. 20)
- 390R 3572:Verordnung(EWG) Nr. 3572/90des Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 12)
- 392 R 3688:Verordnung(EWG) Nr. 3688/92der Kommissionvom21. Dezember1992(ABl. Nr. L 374vom22. 12. 1992,

S. 12).
Folgendeswirdin dieAufzählunginAnhangIl Nummer1 ersterGedankenstricheingefügt:
„Österreich12“
„Finnland 17“
„Norwegen16“
Schweden 5“.

. 391L 0439:Richtlinie91/439/EWGdes Ratesvom29. Juli 1991überdenFührerschein(ABi.Nr.L 237vom24.8. 1991,S. 1)
a) AnhangI Nummer2 dritterGedankenstricherhältfolgendeFassung:

„= das UnterscheidungszeichendesMitgliedstaats,derden Führerscheinausstellt,wiefolgt:
B: Belgien L: Luxemburg
DK: Dänemark NL: Niederlande
D: Deutschland N: Norwegen
GR: Griechenland A: Österreich
E: Spanien P: Portugal
F: Frankreich FIN: Finnland
IAL: Inand S: Schweden
l: Italien UK: VereinigtesKönigreich“.

b) Anhang| Nummer3 Unterabsatz2 erhältfolgendeFassung:
„WilleinMitgliedstaatdieseEintragungenineineranderenLandesspracheabfassenalseinerderfolgendenSprachen:dänisch,
deutsch,englisch,finnisch,französisch,griechisch,italienisch,niederländisch,norwegisch,portugiesisch,spanisch,schwe-
disch, so erstellter unbeschadetder übrigenBestimmungendieses AnhangsunterVerwendungeiner der vorgenannten
SpracheneinezweisprachigeFassungdes Führerscheins.“

. 392L 0106:Richtlinie92/106/EWGdes Ratesvom7. Dezember1992überdie FestlegunggemeinsamerRegelnfürbestimmte
BeförderungenimkombiniertenGüterverkehrzwischenMitgliedstaaten(ABl.Nr. L 368vom17.12.1992,S. 38)
FolgendeswirdinArtikel6 Absatz3 eingefügt:

„=Österreich:
Straßenverkehrsbeitrag“

„ Finnland:
varsinainenajoneuvovero/egentligfordonsskatt“

„= Norwegen:
vektärsavgift“

„= Schweden:
tordonsskatt“.

. 392L 0881:Verordnung(EWG) Nr.881/92des Ratesvom26.März 1992überdenZugangzumGüterkraftverkehrsmarktin der
GemeinschaftfürBeförderungenausodernacheinemMitgliedstaatoderdurcheinenodermehrereMitgliedstaaten(ABl.Nr. L 95
vom9. 4. 1992,S. 1)
FolgendeswirdinAnhangI (blauesKraftpapier),Fußnote1 eingefügt:
„(A)Österreich“ab dem1. Januar 1997,„(FIN)Finnland“,„(N)Norwegen“,„(S)Schweden“.

. 992 R 1839:Verordnung(EWG) Nr. 1839/92der Kommissionvom 1. Juli 1992mitDurchführungsvorschriftenzur Verordnung
(EWG) Nr. 684/92des Rates hinsichtlichderBelörderungsdokumentefür den grenzüberschreitendenPersonenverkehr(ABl.
Nr. L 187vom7. 7. 1992,S. 5),geändertdurch:
- 393 R 2944:Verordnung(EWG) Nr. 2944/93der Kommissionvom25. Oktober1993(ABl. Nr. L 266 vom 27. 10. 1993,

S.2).
FolgendeswirdinAnhang| A Fußnote1, inAnhangIV ersteFußnote1und inAnhangV Fußnote1 eingefügt:
„(A)Österreich“,„(FIN)Finnland“,„(N)Norwegen“,„(S)Schweden“.



392R 2454:Verordnung(EWG) Nr.2454/92desRatesvom23.Juli 1992zur FestlegungderBedingungenfürdieZulassungvon
VerkehrsunternehmenzumPersonenverkehrmitKraftomnibusseninnerhalbeinesMitgliedstaats,in demsie nichtansässigsind
(ABl.Nr. L 251vom29.8. 1992,S. 1)
Folgendeswirdin Fußnote1 inAnhangI (Bescheinigung)eingefügt:
„A (Österreich)“,„FIN (Finnland)“,„N (Norwegen)“,„S (Schweden)“.
Folgendeswirdin Fußnote1 inAnhangIl (Umschlagseitedes Fahrtenblattheftes)eingefügt:
„Österreich(A)“,„Finnland(FIN)“,„Norwegen(N)“,„Schweden(S)*.
FolgendeswirdinAnhangIll eingefügt:
„A“,„FIN“,„N“,„S“,
393 L 0089: Richtlinie93/89/EWGdes Rates vom 25. Oktober1993über die BesteuerungbestimmterKraftfahrzeugezur
GüterbeförderungsowiedieErhebungvonMaut- undBenutzungsgebührenfürbestimmteVerkehrswegedurchdieMitgliedstaaten
(ABI.Nr.L279vom12.11.1993,S.32)
FolgendeswirdinArtikel3 Absatz1 eingefügt:
„Österreich
Kraftfahrzeugsteuer“
„Finnland
varsinainenajoneuvovero/egentligfordonsskatt“
„Norwegen
vektärsavgift“
„Schweden
fordonsskatt“.

B. Eisenbahnverkehr

Konten der Eisenbahnunternehmen (ABl. Nr. L 156 vom 28. 6. 1969, S. 8), geändert durch:
- 172B: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsund

des VereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3. 1972,S. 14)
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 390R 3572:Verordnung(EWG) Nr. 3572/90des Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 12).
FolgendeswirdinArtikel3 eingefügt:
„=ÖsterreichischeBundesbahnen(ÖBB)“
„= NorgesStatsbaner(NSB)“
„- Valtionrautatie/Statsjärnvägarna(VR)“
„- Statensjärnvägar(SJ)*.
377R 2830:Verordnung(EWG)Nr.2830/77desRatesvom12.Dezember1977überMaßnahmenzurHerstellungderVergleich-
barkeitder Rechnungsführungundder Jahresrechnungvon Eisenbahnunternehmen(ABl. Nr. L 334vom24. 12. 1977,S. 13),
geändertdurch:
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge-BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 390R 3572:Verordnung(EWG)Nr. 3572/90des Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 12).
FolgendeswirdinArtikel2 eingefügt:
„=ÖsterreichischeBundesbahnen(ÖBB)“
„- NorgesStatsbaner(NSB)“
„= ValtionrautatieVStatsjärnvägama(VR)“
„- Statensjärnvägar(SJ)“.
378R 2183:Verordnung(EWG) Nr.2183/78des Ratesvom19.September1978zur FestlegungeinheitlicherGrundsätzefürdie
KostenrechnungderEisenbahnunternehmen(ABl.Nr. L 258vom21.9. 1978,S. 1),geändertdurch:
- 179H: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungen der Verträge -Beitritt der Republik Griechenland (ABl. Nr. L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 390R 3572:Verordnung(EWG)Nr. 3572/90des Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 12).
FolgendeswirdinArtikel2 eingefügt:
„=ÖsterreichischeBundesbahnen(ÖBB)“
„—NorgesStatsbaner(NSB)“
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„- ValtionrautatieV/Statsjärnvägama(VR)*
„- Statensjärnvägar(SJ)*.

. 382D 529:Entscheidung82/529/EWGdes Ratesvom19.Juli 1982überdie PreisbildungimgrenzüberschreitendenEisenbahn-
güterverkehr(ABl.Nr. L 234vom9. 8. 1982,S. 5), geändertdurch:
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 390R 3572:Verordnung(EWG) Nr. 3572/90desRatesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 12).
Folgendeswirdin Artikel1 eingefügt:
„=ÖsterreichischeBundesbahnen(ÖBB)*
„ Norges Statsbaner (NSB)“
„- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna(VR)“
„= Statensjärnvägar(SJ)“.

. 383D 0418:Entscheidung83/418/EWGdes Ratesvom285.Juli 1983überdiekommerzielleSelbständigkeitder Eisenbahnunter-
nehmenbeiderVerwaltungihresgrenzüberschreitendenPersonen-undGepäckverkehrs(ABl.Nr.L 237vom26.8. 1983,S. 32),
geändert durch:
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11. 1985,S. 23)
- 390R 3572:Verordnung(EWG) Nr. 3572/90des Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 12).
FolgendeswirdinArtikel1 eingefügt
„=ÖsterreichischeBundesbahnen(ÖBB)“
„= NorgesStatsbaner(NSB)“
„ Vaitionrautatiet/Statsjärnvägarna(VR)*
„- Statensjärnvägar(SJ).

©. Binnenschiffsverkehr
. 377D0527:Entscheidung77/527/EWGderKommissionvom29. Juli 1977zurAufstellungderListederSeeschiffahrtsstraßenim
SinnederRichtlinie76/135/EWGdes Rates(ABl.Nr. L 209vom17.8. 1977,S. 29),geändertdurch:
- 378L 1016:Richtlinie78/1016/EWGdes Ratesvom23.November1978(ABl.Nr. L 349vom13.12. 1978,S. 31)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
FolgendeswirdderListe imAnhanghinzugefügt:
„Suomi
- Saimaankanava/Saimakanal
- Saimaanvesistö/Saimensvattendrag
Sverige
— TrollhättekanalundGötaälv
- Vänersee
- Mälarsee
- Södertäljekanal
- Falsterbo kanal
- Sotenkanalen“.

. 382L 0714:Richtlinie82/714/EWGdesRatesvom4.Oktober1982überdietechnischenVorschriftenfürBinnenschiffe(ABl.Nr.L
301vom28. 10.1982,S. 1)
AnhangI wirdwie folgtergänzt:
a) Folgendeswirdin „KapitelI*,„Zone2“hinzugefügt:

„SchwedenTrollhättekanalundGötaälv
Vänersee
Södertäljekanal
Mälarsee
Falsterbo kanal
Sotenkanalen“.

Folgendeswirdin „KapitelII“,„Zone3“hinzugefügt:
„Österreich
Donauvonderösterreichisch-deutschenGrenzebis zurösterreichisch-siowakischenGrenze
Schweden
Götakanal
Vättersee“.

b=

c) Folgendeswirdin „KapitelIII“,„Zone4“hinzugefügt:
„Schweden
Alle Flüsse,KanäleundBinnenseen,außerdenenderZonen1,2 und3“.



2138 Bundesgesetzblatt,Jahrgang1994,TeilIl

3. 391L 0672:Richtlinie91/672/EWGdes Ratesvom16.Dezember1991überdiegegenseitigeAnerkennungdereinzelstaatlichen
SchiffspatentefürdenBinnenschiffsgüter-und-personenverkehr(ABl.Nr. L 373vom31. 12.1991,S. 29)
a) AnhangI wirdwiefolgtergänzt:

i) UnterderÜberschrift„GruppeA“wirdfolgendeshinzugefügt:
„RepublikFinnland:
—Laivurinkirja/Skepparbrev,
—KuljettajankirjaI ja I/FörarbrevI.
KönigreichSchweden:
—BevisombehörighetsomskeppareB,
- BevisombehörighetsomskeppareA,
—BevisombehörighetsomstyrmanB,
- BevisombehörighetsomstyrmanA,
—Bevisombehörighetsomsjökapten“.

i) UnterderÜberschrift„GruppeB“wirdfolgendeshinzugefügt:
„RepublikÖsterreich
—KapitänspatentA,
—SchiffsführerpatentA.
RepublikFinnland
—Laivurinkirja/Skepparbrev,
- Kuljettajankirja/FörarbrevI“.
KönigreichSchweden:
—BevisombehörighetsomskeppareB,
— Bevis om behörighet som skeppare A,
—BevisombehörighetsomstyrmanB,
-—BevisombehörighetsomstyrmanA,
—Bevisombehörighetsomsjökapten“.

b) In AnhangIl wirdfolgenderWortlauthinzugefügt:
„RepublikFinnland
Saimaankanava/Saimakanal,Saimaanvesistö/Saimensvattendrag“
„KönigreichSchwedenTrollhättekanalundGötaälv,Vänersee,Mälarsee,Södertäljekanal,Falsterbokanal,Sotenkanalen“.

D. Flugverkehr
1. 392 R 2408:Verordnung(EWG) Nr. 2408/92des Rates vom 23. Juli 1992überden Zugangvon Luftfahrtunternehmender

Gemeinschaftzu Streckendes innergemeinschaftlichenFlugverkehrs(ABl.Nr. L 240vom24.8. 1992,S. 8)
a) FolgendeswirdinAnhangI, „Verzeichnisder FlughäfenderKategorie1“eingefügt:

„Österreich: Wien“
„Finnland: Helsinki-Vantaa/HelsingforsVanda"
„Norwegen: FiughafensystemOslo“
„Schweden: FlughafensystemStockholm“.

b) FolgendeswirdinAnhangIi, „Verzeichnisder Flughafensysteme“hinzugefügt:
„Norwegen: Oslo-Fornebu/Gardermoen“
„Schweden: Stockholm-Arlanda/Bromma“.

2. 393 L 0065:Richtlinie93/65/EWGdes Ratesvom 19. Juli 1993überdie AufstellungundAnwendungkompatiblertechnischer
Spezifikationenfür die Beschaffungvon Ausrüstungenund Systemenfür das Flugverkehrsmanagement(ABl. Nr. L 187vom
29.7.1993,S. 52)
FolgendeswirdinAnhangIl eingefügt:
„Österreich
AustroControlGmbH
Schnirchgasse11
A-1030Wien“
„Finnland .
Ilmailulaitos/Luftfartsverket
P.O. Box50
FIN-01531Vantaa
DieBeschaffungenfürkleineFlugplätzeundFlugfelderkönnenvondenjeweiligenGebietskörperschaftenodervondenEigentü-
mernvorgenommenwerden.“
„Norwegen
Luftfartsverket
P.O. Box8124Dep.
N-0032Oslo
Oslo HovedfiyplassA/S
P.O. Box2654St. Hanshaugen
N-0131Oslo
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DieBeschaffungenfürkleineFlugplätzeundFlugfelderkönnenvondenjeweiligenGebietskörperschaftenodervondenEigentü-
mem vorgenommen werden.“
„Schweden
Luftfartsverket
S-601 79Norrköping“

VII. Entwicklung

a)

b)

c)

In AnhangII Artikel13Absatz3wirdfolgendeshinzugefügt:
„Annettujälkikäteen/utfärdati efterhand“,„Utstedti Etterhänd“,„utfärdati efterhand“.

In AnhangIl Artikel14wirdfolgendeshinzugefügt:
„Kaksoiskappale/Duplikat*,„Duplikat“,„Duplikat“.

In AnhangIll Artikel3 wirdfolgendeshinzugefügt:
„Kaksoiskappale/Duplikat“,„Duplikat“,„Duplikat“.

VIll. Umwelt

A. Gewässerschutz und Wasserwirtschaft

5.2. 1976,S. 1),geändertdurch:
- 179H: AkteüberdieBedingungendes BeitrittsunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.

Nr.L 291vom19.11.1979,S. 17)
- 185I: Akteüberdie BedingungendesBeitrittsunddieAnpassungenderVerträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienundder

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 390L 0656:Richtlinie90/656/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 59)
- 391L 0692:Richtlinie91/692/EWGdes Ratesvom23.Dezember1991(ABl.Nr. L 377vom31. 12.1991,S. 48).

InformationsaustauschüberdieQualitätdesOberflächensüßwassersinderGemeinschaft(ABl.Nr.L 334vom24. 12.1977,S. 29),
geändertdurch:
- 179H: Akteüberdie BedingungendesBeitrittsunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABi.

Nr. L 291vom19.11.1979,S. 17)
- 1851:Akteüberdie Bedingungendes BeitrittsunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsSpanienundder

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 381D 0856:Entscheidung81/856/EWGdes Ratesvom19.Oktober1981(ABl.Nr. L 319vom7. 11.1981,S. 17)
- 384 D 0422: Entscheidung 84/422/ EWG des Rates vom 24. Juli 1984 (ABl. Nr. L 237 vom 5. 9. 1984, S. 15)-386 D 0574:

Entscheidung86/574/EWGdes Ratesvom24.November1986(ABl.Nr. 1.335vom28. 11.1986,S. 44).

a) In Artikel8 Absatz2 wirddieZahlenangabe
„vierundfünfzig“durch„vierundsechzig“ersetzt.

b) AnhangI „Listederam InformationsaustauschteilnehmendenProbenahme-undMeßstationen“wirdwiefolgtergänzt:

„Österreich
Probenahme-oderMeßstationen Flüsse

Jochenstein 2 203,8kmoberhalbderMündung Donau
Abwinden-Asten 2 119,9kmoberhalbderMündung Donau
Wolfsthal 1873,5kmoberhalbderMündung Donau
Lavamünd 2,1kmoberhalbdesVerlassensösterreichischenGebiets Drau
Kufstein/Erl 204,03 kmoberhalbderVereinigungmitderDonau Inn
Oberdorf 47,2kmoberhalbderVereinigungmitdemInn Salzach
BadRadkersburg 101,4kmoberhalbderVereinigungmitderDrau Mur
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Finnland

Probenahme-oderMeßstationen Flüsse
Kalkkistenkoski StationNr. 4800,Ausflußdes Paijänne-Sees Kymi
Pori-TampereBrücke StationNr. 8820,7,5kmoberhalbPori Kokemäenjoki
Mansikkakoski StationNr.2800,AusflußdesSaimaa-Sees Vuoksi
RaasakkaBrücke 8.0 kmoberhalbli li
MerikoskiBrücke StationNr. 13000,OuluStadt Oulujoki
IsohaaraBrücke StationNr. 14000,KemiStadt Kemijoki
Kukkolankoski Station Nr. 14310, 13 km oberhalb Tomio Tomiojoki
Virtaniemi StationNr. 14400,Ausflußdes Inari-Sees Paatsjoki

Norwegen

Probenahme-oderMeßstationen Flüsse
Sarpsfossen 40 kmnachdemAusflußbeiFredrikstad Glomma
Bingsfossen/Fetsund 120kmnachdemAusflußbeiFredrikstad Glomma
Skiefstadfossen/Elverum 280kmnachdemAusflußbeiFrederikstad Glomma
Vennesla 15kmnachdemAusflußbeiKristiansand Otra
Mosjgen 2 kmnachdemAusflußbeiMosjoen Vefsna
Alta 2 kmnachAusflußbeiAlta Almelva

Schweden

Probenahme-oderMeßstationen Flüsse
Luleä StationNr.009 Luleälv
Stomnorrfors StationNr.028 Umeälv
Bergeforsen StationNr.040 Indalsälven
Alvkarleby StationNr.053 Dalälven
Stockholm StationNr.061 Norrström
Norrköping StationNr.067 Motalaström
Mörrum StationNr.086 Mörrumsän
Helsingborg StationNr.094 Raän
Laholm StationNr.098 Lagan
Alelyckan StationNr. 108 Götaälv

179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291
vom19.11.1979,S. 17)
185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
390L 0656:Richtlinie90/656/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 59)
391L 0692:Richtlinie91/692/EWGdes Ratesvom23.Dezember1991(ABl.Nr. L 377vom31. 12.1991,S. 48).

381L 0855:Richtlinie81/855/EWGdes Ratesvom19.Oktober1981(ABl.Nr. L 319vom7. 11.1981,S. 16)
185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
390L 06586:Richtlinie90/656/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 59)
391L 0692:Richtlinie91/692/EWGdes Ratesvom23.Dezember1991(ABl.Nr. L 377vom31.12.1991,S. 48).

381L 0855:Richtlinie81/855/EWGdes Ratesvom19.Oktober1981(ABl.Nr. L 319vom7. 11.1981,S. 16)
185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
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- 390L 0656:Richtlinie90/656/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 59)
- 391L 0692:Richtlinie91/692/EWGdes Ratesvom23.Dezember1991(ABi.Nr. L 377vom31.12.1991,S. 48).
In Artikel15Absatz2 wirddieZahlenangabe„vierundfünfzig“durch„vierundsechzig“ersetzt.

. 382 L 0883: Richtlinie 82/883/EWG des Rates vom 3. Dezember 1982 über die Einzelheiten der Überwachung und Kontrolle der
durchdieAbleitungenausderTitandioxidproduktionbetroffenenUmweltmedien(ABl.Nr. L 378vom31. 12.1982,S. 1),geändert
durch:
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
In Artikel11Absatz2 wirddieZahlenangabe„vierundfünfzig“durch„vierundsechzig“ersetzt.

B. Kontrolleder Luftverschmutzung
.. 380L 0779:Richtlinie80/779/EWGdesRatesvom15.Juli 1980überGrenzwerteundLeitwertederLuftqualitätfürSchwefeldioxid
undSchwebestaub(ABl.Nr. L 229vom30.8. 1980,S. 30),geändertdurch:
- 381L 0857:Richtlinie81/857/EWGdes Ratesvom19.Oktober1981(ABl.Nr. L 319vom7. 11.1981,S. 18)
- 185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 389L 0427:Richtlinie89/427/EWGdes Ratesvom21. Juni 1989(ABl.Nr. L 201vom14.12.1989,S. 53)
- 390L 0656:Richtlinie90/656/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 59)
- 3911.0692:Richtlinie91/692/EWGdes Ratesvom23.Dezember1991(ABl.Nr. L 377vom31. 12.1991,S. 48).
In Artikel14Absatz2 wirddieZahlenangabe„vierundfünfzig“durch„vierundsechzig“ersetzt.

. 382L 0884:Richtlinie82/884/EWGdesRatesvom3.Dezember1982betreffendeinenGrenzwertfürdenBleigehaltinderLuft(ABl.
Nr. L 378vom31. 12.1982,S. 15),geändertdurch:
- 390L 0656:Richtlinie90/656/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 59)
- 391L 0692:Richtlinie91/692/EWGdes Ratesvom23.Dezember1991(ABl.Nr. L 377vom31. 12.1991,S. 48).
In Artikel11Absatz2 wirddieZahlenangabe„vierundfünfzig“durch„vierundsechzig“ersetzt.

. 985L 0203:Richtlinie85/203/EWGdes Ratesvom7. März1985überLuftqualitätsnormenfürStickstoffdioxid(ABl.Nr. L 87 vom
27.3. 1985,S. 1),geändertdurch:
- 385L 0580:Richtlinie85/580/EWGdes Ratesvom20.Dezember1985(ABl.Nr. L 372vom31. 12.1985,S. 36)
- 390L 0656:Richtlinie90/656/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 59)
- 391L 0692:Richtlinie91/692/EWGdes Ratesvom23.Dezember1991(ABl.Nr. L 377vom31. 12.1991,S. 48).
In Artikel14Absatz2 wirddieZahlenangabe„vierundfünfzig*durch„vierundsechzig“ersetzt.

. 385L 0210:Richtlinie85/210/EWGdesRatesvom20.März1985zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
denBleigehaltvonBenzin(ABl.Nr. L 96vom3. 4. 1985,S. 25),geändertdurch:
- 385L 0581:Richtlinie85/581/EWGdes Ratesvom20.Dezember1985(ABl.Nr. L 372vom31. 12.1985,S. 37)
- 387L 0416:Richtlinie87/416/EWGdes Ratesvom21. Juli 1987(ABl.Nr. L 225vom13.8. 1987,S. 33).
In Artikel12Absatz2 wirddieZahlenangabe„vierundfünfzig“durch„vierundsechzig“ersetzt.

. 38710217:Richtlinie87/217/EWGdesRatesvom19.März1987zurVerhütungundVerringerungderUmweltverschmutzungdurch
Asbest(ABl.Nr. L 85vom28.3.1987,S. 40),geändertdurch:
- 390L 0656:Richtlinie90/656/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 59)
- 391L 0692:Richtlinie91/692/EWGdes Ratesvom23.Dezember1991(ABl.Nr. L 377vom31.12.1991,S. 48).
In Artikel12Absatz2 wirddieZahlenangabe„vierundfünfzig“durch„vierundsechzig“ersetzt.

. 388L 0609:Richtlinie88/609/EWGdesRatesvom24.November1988zurBegrenzungvonSchadstoffemissionenvonGroßfeue-
rungsanlagenin die Luft(ABl.Nr. L 336vom7. 12.1988,S. 1),geändertdurch:
- 390L 06586:Richtlinie90/656/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 59).

a) In AnhangI werdeninderTabelle„HöchstmengenundVerringerungderSO,-EmissionenfürbestehendeAnlagen“inden
angegebenenSpaltendie folgendenWerteeingefügt:

0 1 | 2 | 3 4 | 5 8 6 7 8 9

Emissionshöchstmengen| Verringerunggegenüber| Verringerunggegenüber
SO,-Emissionender (1000Jahr) Emissionen angepaßtenEmissionen

Mitgliedstaat Großfeuerungs- 1980inv.H. 1980inv.H.
anlagen1980 T(1.0000) Phase 1|Phase2|Phase3|Phase1jPhase2|Phase3|Phase1|Phase2|Phase3

1993| 1998| 2003| 1993| 1998| 2003| 1993| 1998| 2003
Österreich 90 54 36 27 -40 | -60 | -70 | -40 | -60 | -70
Finnland 171 102 68 51 -40 | -60 | -70 | -40 | -60 | -70
Schweden 112 67 45 34 -40 -60 -70 -40 -60 -70



0 1 2 3 4 5 6
NO,„-Emissions- Verringerung Verringerung-

NO,-Emissionen höchstmengen gegenüber gegenüber
derGroßfeuerungs- Emissionen1980 Emissionen1980

Mitgliedstaat anlagen (als NO,) (1000 t/Jahr) inv.H. inv.H.
1980(1000t) Phase1| Phase2| Phase1| Phase2| Phase1| Phase2

1993(3) 1998 1993(3) 1998 1993(3) 1998
Österreich 19 15 11 -20 -40 -20 -40
Finnland 81 65 48 -20 -40 -20 -40
Schweden 31 25 19 -20 -40 -20 -40

C. Lärmbekämpfung

179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291
vom19.11.1979,S. 17)
381L 1051:Richtlinie81/1051/EWGdes Ratesvom7. Dezember1981(ABL. Nr. L 376vom30. 12.1981,S. 49)
385L 0405:Richtlinie85/405/EWGderKommissionvom11.Juli 1985(ABl.Nr. L 233vom30.8. 1985,S. 9)
185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanien und der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).

D. ChemischeStoffe,industrielleRisikenundBiotechnologie

Einstufung,VerpackungundKennzeichnunggefährlicherStoffe(ABl.Nr. L 196vom16.8. 1967,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 393L 0101:Richtlinie93/101/EWGdes Ratesvom11.November1993(ABl.Nr. L 13vom15.1. 1994,S. 1).
In Artikel21Absatz2 wirddieZahlenangabe„vierundfünfzig“durch„vierundsechzig“ersetzt.
378D 0618:Beschluß78/618/EWGder Kommissionvom28. Juni 1978zur EinsetzungeinesBeratendenwissenschaftlichen
Ausschussesfürdie Prüfungder ToxizitätundÖkotoxizitätchemischerVerbindungen(ABl. Nr. L 198vom22. 7. 1978,S. 17),
geändertdurch:
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 380D 1084:Beschluß80/1084/EWGderKommission(ABl.Nr. L 316vom25.11.1980,S. 21)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S$.23)
- 388D 0241:Beschluß88/241/EWGderKommission(ABl.Nr. L 105vom26.4. 1980,S. 29).
In Artikel3 Absatz 2 wird die Zahlenangabe„vierundzwanzig“durch„zweiunddreißig“und die Zahlenangabe„zwölf“durch
„sechzehn“ersetzt.
382L 0501:Richtlinie82/501/EWGdesRatesvom24.Juni 1982überdieGefahrenschwererUnfällebeibestimmtenIndustrietätig-
keiten(ABl.Nr.L 230vom5. 8. 1982,S. 1),geändertdurch:
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge-—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 387L 0216:Richtlinie87/216/EWGdes Ratesvom19.März1987(ABl.Nr.L 85vom28.3. 1987,S. 36)
- 388 L 0610: Richtlinie 88/610/EWG des Rates vom 24. November 1988 (ABl. Nr. L 336 vom 7. 12. 1988, S. 14)
- 390 L 0656: Richtlinie 90/656/EWG des Rates vom 4. Dezember 1990 (ABl. Nr. L 353 vom 17. 12. 1990, S. 59)
- 391 L 0692: Richtlinie 91/692/EWG des Rates vom 23. Dezember 1991 (ABl. Nr. L 377 vom 31. 12. 1991, S. 48).
InArtikel16Absatz2 wirddieZahlenangabe„vierundfünfzig“durch„vierundsechzig"ersetzt.
391D 0596:Entscheidung91/596/EWGdesRatesvom4. November1991überdenformalenAufbauderZusammenfassungder
AnmeldungnachArtikel9 derRichtlinie90/220/EWGüberdie absichtlicheFreisetzunggenetischveränderterOrganismenin die
Umwelt(ABl.Nr. L 322vom23. 11.1991,S. 1)
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ImAnhangistunter„INFORMATIONENNACHANHANGIl derRichtlinie90/220/EWG“inTeilA Nummer3BuchstabebZifferi
folgendeseinzufügen:
„Boreal[ ] Arktisch[ ]*.

E. ErhaltungwildlebenderTiereundPflanzen
. 3791 0409:Richtlinie7/409/EWG vom2. April1979überdie ErhaltungderwildiebendenVogelarten(ABl.Nr.L 103vom25.4.
1979,S. 1),geändertdurch:
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 381L 0854:Richtlinie81/854/EWGdes Ratesvom19.Oktober1981(ABl.Nr. L 319vom7.11.1981,S. 3)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 38510411:Richtlinie85/411/EWGderKommissionvom25.Juli 1985zurÄnderungderRichtlinie79/409/EWGdesRatesüber

die ErhaltungderwildiebendenVogelarten(ABl.Nr. L 233vom30.8. 1985,S. 33)

a)

Calidrisminuta*
Limosalapponica“
Xenuscinereus“
Sumiaulula“
Strixnebulosa“
Strixuralensis“
Anthuscervinus“
Emberizapusillus*

„norsk suomi svenska

1. Smälom Kaakkuri Smälom
2. Storlom Kuikka Storlom
3. Isiom Amerikanjääkuikka Isliom
4. Homdykker Mustakurkku-uikku Svarthakedopping
5. Madeirapetrell Madeiranviistäjä Smalnäbbadsammetspetrell
6. Kappverdepetrell Kanarianviistäjä Tjocknäbbadsammetspetreil
T. Spisshalepetrell Tyrskykiitäjä Spetsstjärtadpetrell
8. Gulnebblire Keltanokkakiitäjä Gulnäbbadlira
9. Middelhavslire Pikkukiitäjä Medelhavslira
10. Dverglire Kääpiökiitäjä Dvärglira
11. Fregattstormsvale Vaaleaulappakeiju Fregattstormsvala
12. Havsvale Merikeiju Stormsvala
13. Stormsvale Myrskykeiju Kiykstjärtadstormsvala
14. Passatstormsvale Madeirankeiju Oceanlöpare
15. Storskarv Merimetso Storskarv

(underartenmellomskarv (alalajiKeski- (underartenmellanskarv)
fraMellom-Europa) ja Etelä-Eurooppa)

16. Toppskarv Karimetso Toppskarv
(underartfraMiddelhavet) (alalajiVälimeri) (underartfränMedelhavet)

17. Dvergskarv Kääpiömerimetso Dvärgskarv -
18. Hvitpelikan Pelikaani Pelikan
19. Krolipelikan Kiharapelikaani Krushuvadpelikan
20. Rardrum Kaulushaikara Rördrom
21. Dvergrardrum Pikkuhaikara Dvärgrördrom
22. Natthegre Yöhaikara Natthäger
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„norsk suomi svenska

23. Topphegre Rääkkähaikara Rallhäger
24. Silkehegre Silkkihaikara Silkeshäger
25. Egretthegre Jalohaikara Ägretthäger
26: Purpurhegre Ruskohaikara Purpurhäger
27. Svartstork Mustahaikara Svartstork
28. Stork Kattohaikara Vit stork
29. Bronseibis Mustaibis Bronsibis
30. Skjestork Kapustahaikara Skedstork
31. Flamingo Flamingo Flamingo
32. Dvergsvane Pikkujoutsen Mindresängsvan
33. Sangsvane Laulujoutsen Sängsvan
34. Tundragäs(underartfraGrenland)| Tundrahanhi(alalajiGrönlanti) Bläsgäs(grönländskunderart)
35. Dverggäs Kiljuhanhi Fjällgäs
36. Hvitkinngäs Valkoposkihanhi Vitkindadgäs
37. Rodhalsgäs Punakaulahanhi Rödhalsadgäs
38. Rustand Ruostesorsa Rostand
39. Marmorand Marmorisorsa Marmorand
40. Hvitoyeand Ruskosotka Vitögddykand
40a. Lappfiskand Vivelo Salskrake
41. Hvithodeand Valkopäävartti Kopparand
42. Vepseväk Mehiläishaukka Bivräk
43. Svartvingeglente Liitohaukka Svartvingadglada
44. Svartglente Haarahaukka Brunglada
45. Glente Isohaarahaukka Glada
46. Havorn Merikotka Havsöm
47. Lammegribb Partakorppikotka Lammgam
48. Ätselgribb Pikkukorppikotka Smutsgam
49. Gäsegribb Hanhikorppikotka Gäsgam
50. Munkegribb Munkkikorppikotka Grägam
51. Slangeorn Käärmekotka Ormöm
52. Sivhauk Ruskosuohaukka Brunkärrhök
53. Myrhauk Sinisuohaukka BlAkärrhök
54. Steppehauk Arosuohaukka Stäpphök
55. Enghauk Niittysuohaukka Ängshök
56. Honsehauk Kanahaukka Duvhök

(underartfraKorsikaog Sardinia)| (alalajiKorsikaja Sardinia) (underartfränKorsika
ochSardinien)

57. Spurvehauk Varpushaukka Sparvhök
(underartfraKanarioyene (alalajiKanariaja Madeira) (underartfranKanarieöarna
og Madeira) ochMadeira)

58. Balkanhauk Balkaninvarpushaukka Balkanhök
59. Ormväk Arohiirihaukka Örnvräk
60. Smäskrikarn Pikkukiljukotka Mindreskrikörn
61. Storskrikorn Kiljukotka Störreskrikömn
62. Keiseraom Keisarikotka Kejsaröm

(underartfraSarest-Europa) (underartfränSydosteuropa)
63. Iberiskkeiseram Iberiankeisarikotka Kejsaröm(spanskunderart)
64. Kongeern Kotka(maakotka) Kungsöm
65. Dvergem Kääpiökotka Dvärgörn
. 66. Haukorn Vuorikotka Hököm
67. Fiskeom Kalasääski Fiskgjuse
68. Rodfalk Pikkutuulihaukka Rödfalk
69. Dvergfalk Ampuhaukka Stenfalk
70. Leonorafalk Välimerenhaukka Eleonorafaik
71. Stagfalk Keltapäähaukka Slagfalk
71a. Jaktfaik Tunturihaukka Jaktfalk
72 Vandrefaik Muuttohaukka Pilgrimsfalk
73. Jerpe Pyy Järpe



„norsk suomi svenska

74. Fjellrype Kiiruna Fjällripa
(underartfraPyreneene) (alalajiPyreneet) (underartfränPyrengerna)

75. Fjellrype Kiiruna Fjällripa
(underartfraAlpene) (alalajiAlpit) (underartfränAlpema)

76. Orrfug! Teeri Orre
(alalajiKeski-ja
Etelä-Eurooppa)

77. Storfugl Metso Tjäder
78. Steinhone Kivikkopyy Stenhöna

(underartfraAlpene) (alalajiAlpit) (underartfränAlperna)
79. Steinhane Kivikkopyy Stenhöna

(underartfraSicilia) (alalajiSisilia) (underartfränSicilien)
80. Berberhone Kalliopyy Klipphöna
81. Rappheane Peltopyy Rapphöna

(italienskunderart) (alalajiItalia) (italienskunderart)
82. Rapphone Peltopyy Rapphöna

(iberiskunderart) (alalajiIberianniemimaa) (underartfränIberiskahalvön)
83. Myrrikse Luhtahuitti Smäfläckigsumphöna
84. Sumprikse Pikkuhuitti Mindresumphöna
85. Dvergrikse Kääpiöhuitti Dvärgsumphöna
86. Äkerrikse Ruisrääkkä Kornknarr
87. Sultanhone Sulttaanikana Purpurhöna
88. Kamsothane Kruununokikana Kamsothöna
89. Springvaktel Viriäispyy Springhöna
90. Trane Kurki Trana
91. Dvergtrappe Pikkutrappi Smätrapp
92. Kragetrappe Kaulustrappi Kragtrapp
93. Stortrappe Isotrappi Stortrapp
9. Styitelaper Pitkäjalka Styitiöpare
95. Avosett Avosetti Skärfläcka
96. Triel Paksujalka Tjockfot
97. Orkenloper Aavikkojuoksija Ökenlöpare
98. Brakksvale Kahlaajapääsky Vadarsvala
99. Boltit Keräkurmitsa Fjällpipare
100. Heilo Kapustarinta Ljungpipare
101. Sporevipe Kynsihyyppä Sporrvipa
101a. Dvergsnipe Pikkusirri Smäsnäppa
102. Brushane Suokukko Brushane
103. Dobbeltbekkasin Heinäkurppa Dubbelbeckasin
103a. Lappspove Punakuiri Myrspov
104. Smalnebbspove Kaitanokkakuovi Smalnäbbadspov
105. Gronnstilk Liro Grönbena
105a. Tereksnipe Rantakurvi Tereksnäppa
106. Svammesnipe Vesipääsky Smalnäbbadsimsnäppa
107. Svartehavsmäke Mustanmerenlokki Svarthuvadmäs
108. Smalnebbmäke Kaitanokkalokki Smalnäbbadmäs
109. Middelhavsmäke Välimerenlokki Rödnäbbadmäs
110. Sandteme Hietatiira Sandtäma
111. Rovterme Räyskä Skräntärna
112. Splitterne Riuttatiira Kentsktäma
113. Rosenteme Ruusutira _ Rosentäma
114. Makrellterne Kalatiira Fisktärna
115. Rednebbterne Lapintira Sitvertäma
116. Dvergterne Pikkutiira Smätäma
117. Hvitkinnsvartterne Valkoposkitiira Skäggtäma
118. Svartterne Mustatiira Svarttärna
119. Lomvi Etelänkiisla Sillgrissla

(iberiskunderart) (alalajiIberianniemimaa) (underartfränIberiskahalvön)
120. Svartbuksandhone Hietakana Svartbukigflyghöna
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„norsk suomi svenska

121. Hvitbuksandhone Jouhihietakana Vitbukigfiyghöna
122. Ringdue Sepelkyyhky Ringduva

(underartfraAzorene) (alalajiAzorit) (underartfranAzorema)
123. Madeiradue Madeirankyyhky Madeiraduva
124. Kanaridue Kanariankyyhky Kanarieduva
125. Laurbagrdue Palmankyyhky Lagerduva
126. Hubro Huuhkaja Berguv
127. Snougle Tunturipöllö Fjälluggla
127a. Haukugle Hiripöllö Hökuggla
128. Spurveugle Varpuspöllö Sparvuggla
1288. Lappugle Lapinpöllö Lappuggia
128b. Siagugle Vürupöllö Siaguggla
129. Jordugle Suopöllö Jorduggla
130. Perleugle Helmipöllö Pärluggla
131. Nattravn Kehrääjä Nattskärra
132. Kafferseiler | Kafferikirskuja Kafferseglare
133. Isfugt Kuningaskalastaja Kungsfiskare
1%. Bläräke Sininärhi Bläkräka
135. Gräspett Harmaapäätikka Gräspett
136. Svartspett Palokärki Spilikräka
137. Flaggspett Käpytikka Störrehackspett

(underartfraTenerife) (alalajiTeneriffa) (underartfränTeneriffa)
138. Flaggspett Käpytikka Störrehackspett

(underartfraGranCanaria) (alalajiKanaria) (underartfrän
GranCanaria)

139. Syriaspett Syyriantikka Balkanspett
140. Mellomspett Tammitikka Mellanspett
141. Hvitryggspett Valkoselkätikka Vitryggighackspett
142. Tretäspett Pohjantikka Tretäighackspett
143. Dupontlerke Kaitanokkakiuru Dupontlärka
144. Kalenderlerke Arokiuru Kalanderlärka
145. Dverglerke Lyhytvarvaskiuru Korttälärka
146. Iberiatopplerke Iberiantöyhtökiuru Lagerlärka
147. Trelerke Kangaskiuru Trädlärka
148. Heipiplerke Nummikirvinen Fältpiplärka
148a. Lappiplerke Lapinkirvinen Rödstrupigpiplärka
149. Gjerdesmett Peukaloinen Gärdsmyg

(underartfraFair Isle) (alalajiFair Isle) (underartfränFair Isie)
150. Biästrupe Sinirinta Blähake
151. Kanaribuskskvett Kanariantasku Kanariebuskskvätta
152. Svartsteinskvett Mustatasku Svartstenskvätta
153. Tamarisksanger Tamariskikerttunen Kaveldunsängare
154. Vannsanger Sarakerttunen Vattensängare
155. Olivensanger Oliivikultarinta Olivsängare
156. Sardiniasanger Sardiniankerttu Sardinsksängare
157. Provencesanger Ruskokerttu Provencesängare
158. Svartstrupesanger Mustakurkkukerttu Svarthakadsängare
159. Hauksanger Kirjokerttu Höksängare
160. Dvergfiuesnapper Pikkusieppo Mindreflugsnappare
161. Balkanfluesnapper Balkaninsieppo Balkanflugsnappare
462. Halsbändfiuesnapper Sepelsieppo Halsbandsflugsnappare
163. Krüperspettmeis Punarintanakkeli Krüpersnötväcka
164... Korsikaspettmeis Mustapäänakkeli Korsikansknötväcka
165. Tomskate Pikkulepinkäinen Törnskata
166. Rosenvarsler Mustaotsalepinkäinen Svartpannadtörnskata
167. Alpekräke Alppivaris Alpkräka
168. Bokfink(underartfraHierro) Peippo(alalajiHierro) Bofink(underartfränHierro)
169. Bläbokfink Kanarianpeippo BlAbofink
170. Skottekorsnebb Skotlanninkäpylintu Skotskkorsnäbb
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norsk suomi svenska

171. Brkendompap Aavikkotulkku Ökentrumpetare
172. Dompap Punatulkku Domherre

(underartfraAzorene) (alalajiAzorit) (underartfränAzorema)
173. Tyrkerspurv Keltapääsirkku Gulgräsparv
174. Hortulan Peltosirkku Ortolansparv
175. Rustspurv Ruostekurkkusirkku Rostsparv
175a. Dvergspurv Pikkusirkku Dvärgspan“

e)

norsk suomi svenska

1. Seadgäs Metsähanhi Sädgäs
2. Grägäs Merihanhi Grägäs
3, Kanadagäs Kanadanhanhi Kanadagäs
4. Brunnakke Haapana Bläsand
5. Snadderand Harmaasorsa Snatterand
6. Krikkand Tavi Kricka
7. Stokkand Sinisorsa Gräsand
8. Stjertand Jouhisorsa Stjärtand
9. Knekkand Heinätavi Arta
10. Skjeand Lapasorsa Skedand
11. Taffeland Punasotka Brunand
12. Toppand Tukkasotka Vigg
13. Lirype Nummiriekko Dalripa

(underartfraSkottland) (riekonalalajeja) (underartenmoripa)
14. Fjellrype Kiiruna Fjällripa
15. Steinhane Kivikkopyy Stenhöna
16. Rodhone Punapyy Rödhöna
17. Rapphone Peltopyy Rapphöna
18. Fasan Fasaani Fasan
19. Sothene Nokikana Sothöna
20. Kvartbekkasin Jänkäkurppa Dvärgbeckasin
21. Enkeltbekkasin Taivaanvuohi Enkelbeckasin
22. Rugde Lehtokurppa Morkulla
23. Klippedue Kalliokyyhky Tamduva
24. Ringdue Sepelkyyhky Ringduva

AnhangII/2wirdwiefolgtgeändert:
i) diefolgendenAngabenwerdenin derTabellehinzugefügt:

38a. Lagopuslagopuslagopus
73. Garulusglandarius
74. Pica Pica
75. Corvusmonedula
76. Corvusfrugilegus
77. Corvuscorone

ii) nebendenangeführtenNummernwerdenfolgendeSpaltenhinzugefügt:

norsk suomi svenska

25. Knoppsvane Kyhmyjoutsen Knölsvan
26. Kortnebbgäs Lyhytnokkahanhi Spetsbergsgäs
27. Tundragäs Tundrahanhi Bläsgäs
28. Ringgäs Sepelhanhi Prutgäs
29. Rodhodeand Punapäänarsku Rödhuvaddykand
30. Bergand Lapasotka Bergand
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d)

norsk suomi svenska

st. Ferfugl Haahka Ejder
32. Havelle Ali Alfägel
33. Svartand Mustalintu Sjöorre
34. Sjeorre Pilkkasiipi Svärta
35. Kvinand Telkkä Knipa
36. Siland Tukkakoskelo Smäskrake
37. Laksand Isokoskelo Storskrake
38. Jerpe Pyy Järpe
38a. Lirype(nordiskunderart) Riekko Dalripa
39. Orrfugl Teeri Orre
40. Storfugt Metso Tjäder
41. Berberhane Kalliopyy Klipphöna
42, Vaktel Viriäinen Vaktel
43. Kalkun Villikalkkuna Vildkalkon
44. Vannrikse Luhtakana Vattenrall
45. Sivhane Liejukana Rörhöna
46. Tjeld Meriharakka Strandskata
47. Heilo Kapustarinta Ljungpipare
48. Tundralo Tundrakurmitsa Kustpipare
49. Vipe Töyhtöhyyppä Tofsvipa
50. Polarsnipe Isosirri Kustsnäppa
51. Brushane Suokukko Brushane
52. Svarthalespove Mustapyrstökuiri Rödspov
53. Lappspove Punakuiri Myrspov
54. Smäspove Pikkukuovi Smäspov
585. Storspove Isokuovi Storspov
56. Sotsnipe Mustaviklo Svartsnäppa
57. Rodstilk Punajalkavikio Rödbena
58. Gluttsnipe Valkoviklo Gluttsnäppa
59. Hettemäke Naurulokki Skrattmäs
60. Fiskemäke Kalalokki Fiskmäs
61. Sildemäke Selkälokki Silttrut
62. Grämäke Harmaalokki Grätrut
63. Svartbak Merilokki Havstrut
64. Skogdue Uuttukyyhky Skogsduva
65. Tyrkerdue Turkinkyyhky Turkduva
66. Turteldue Turturikyyhky Turturduva
67. Sanglerke Kiuru Sänglärka
68. Svarttrost Mustarastas Koltrast
69. Grätrost Räkättirastas Björktrast
70. Määltrost Laulurastas Taltrast
71. Rodvingetrost Punakyikirastas Rödvingetrast
72. Duetrost Kulorastas Dubbeltras
73. Nöottteskrike Närhi Nötskrika
74. Skjaere Harakka Skata
75. Kaie Naakka Kaja
76. Kornkräke Mustavaris Räka
77. Kräke Kräka
DenTabellenamEndevonAnhangII/2 (mitdenArtenNr.25bis Nr.72)wirdfolgendeshinzugefügt:
„Österreich“
„Sverige“
„Suomi/Finland“
„Norge“

folgendeAngabenwerdenhinzugefügt:
„+= Jäsenvaltiot,jotka7 artiklan3 kohdanperusteellavoivatsallialuettelossamainittujenlajienmetsästyksen.
+=Medlemsstatersomi henholdtilartikkel7 nr.3 kantillatejaktpä de angitteartene.
+= Medlemsstater, som enligt artikel 7.3, fär tilläta jakt p& de angivna arterna.“
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- amEndevonAnhangII/2a ist inderTabelleunter„Österreich“die Angabe„+“bei folgendenArtenhinzuzufügen:
25.Cygnusolor
35.Bucephalaclangula
38. Bonasabonasia(Tetrastesbonasia)
39.Tetraotetrix(Lyrurustetrix)
40.Tetraourogallus
42.Coturnixcoturnix
43.Meleagrisgallopavo
59.Larusridibundus
65.Streptopeliadecaoctoa
66.Streptopeliaturtur
69.Turduspilaris

- am EndevonAnhangII/2a ist inderTabelleunter„Sverige“dieAngabe„+“bei folgendenArtenhinzuzufügen:
27.Anseralbifrons
31. Somateriamollissima
32.Clangulahyemalis
33.Melanittanigra
34.Melanittafusca
35. Bucephalaclangula
36.Mergusserrator
37.Mergusmerganser
38.Bonasabonasia(Tetrastesbonasia)
39.Tetraotetrix(Lyrurustetrix)
40.Tetraourogallus
59.Larusridibundus
60.Laruscanus
62.Larusargentatus
63.Larusmarinus
68.Turdusmerula
69.Turduspilaris

- amEndevonAnhangIV/2a ist inderTabelleunter„Suomi“dieAngabe„+“bei folgendenArtenhinzuzufügen:
31.Somateriamollissima
. Clangulahyemalis
. Melanittanigra
. Melanittafusca
.Bucephalaclangula

BHERSR. Mergusserrator
37.Mergusmerganser
38.Bonasabonasia
39.Tetraotetrix
40.Tetraourogallus
62. Larusargentatus
60.Laruscanus
63. Larusmarinus
69.Turduspilaris

- amEndevonAnhangIV/2a ist in derTabelleunter„Norge“dieAngabe„+“bei folgendenArtenhinzuzufügen:
26.Anserbrachyrhyncus
31.Somateriamollissima
32.Clangulahyemalis
33.Melanittanigra
34.Melanittafusca
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35.Bucephalaclangula
36.Mergusserrator
37.Mergusmerganser
98.Bonasabonasia
39.Tetraotetrix
40.Tetraourogallus
47. Pluvialisapricaria
50.Calidriscanutus
51.Philomachuspugnax
54.Numeniusphaeopus
55.Numeniusarquata
58.Tringanebularia
59.Larusridibundus
60.Laruscanus
62. Larusargentatus
63. Larusmarinus
64.Columbaoenas
69.Turduspilaris
71.Turdusiliacus

bis77 hinzuzufügen.

38a.Lagopuslagopuslagopus
74. Pica pica
75.Corvusmonedula
77.Corvuscorone

38a.Lagopuslagopuslagopus
73.Garrulusglandarius
74. Pica pica
77.Corvuscorone.“

d)

norsk suomi svenska

1. Stokkand Sinisorsa Gräsand
2. Lirype Nummiriekko Dalripa

(underartfraSkottland) (riekonalalajeja)
3. Rodhene Punapyy Rödhöna
4. Berberhone Kalliopyy Klipphöna
5. Rapphone Peltopyy Rapphöna
6. Fasan Fasaani Fasan
7. Ringdue Sepelkyyhky Ringduva

norsk suomi svenska

8. Tundragäs Tundrahanhi Bläsgäs
(Euraasianrotu)

9. Grägäs Merihanhi Grägäs
10. Brunnakke Haapana Bläsand
11. Krikkand Tavi Kricka
12. Stjertand Jouhisorsa Stjärtand
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norsk suomi svenska

13. Skjeand Lapasorsa Skedand
14. Taffeland Punasotka Brunand
15. Toppand Tukkasotka Vigg
16. Bergand Lapasotka Bergand
17. Ferfugl Haahka Ejder
18. Svartand Mustalintu Sjöorre
19. Fjellrype Kiiruna Fjällripa
20. Orrfug! Teeri Orre

(britiskunderart) (Iso-Britannianpopulaatio) (brittiskunderart)
21. Storfug! Metso Tjäder
22. Sothone Nokikana Sothöna
23. Heilo Kapustarinta Ljungpipare
24. Kvartbekkasin Jänkäkurppa Dvärgbeckasin
25. Enkeltbekkasin Taivaanvuohi Enkelbeckasin
26. Rugde Lehtokurppa Morkulla

e) In AnhangIV Buchstabea ersterGedankenstrichwirdnachdemWortSchlingenfolgendeKlammereingefügt:„(MitAusnahme
Finnlands,Norwegensund Schwedensfür den Fang von Lagopuslagopuslagopusund Lagopusmutusnördlichdes 58.
BreitengradsNord)“.

Walerzeugnissen(ABl.Nr. 39vom12.2. 1981,S. 1),geändertdurch:
- 185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
In Artikel2 Absatz2 wirddie Zahlenangabe„vierundfünfzig“durch„vierundsechzig“ersetzt.

HandelmitgefährdetenArtenfreilebenderTiereundPflanzeninderGemeinschaft(ABl.Nr.L 384vom31.12.1982,S. 1),geändert
durch:
- 392R 1970:Verordnung(EWG) Nr. 1970/92des Rates(ABl.Nr. L 201vom20.7. 1992,S. 1).
a) FolgendeBezeichnungenwerdenin Artikel13Absatz3 zusätzlichaufgenommen:

—„Utrotningshotadearter“
—„Uhanalaisialajeja/ Hotadearter“
—„Truedearter“.

b) In Artikel21Absatz2 wirddieZahlenangabe„vierundfünfzig“durch„vierundsechzig“ersetzt.

TiereundPflanzen(ABl.Nr.206vom22. 7. 1992,S. 7).
a) In Artikel1 Buchstabec ZifferiiiwirddieZahl„fünf“durch„sechs“ersetztundnachdemWort„atlantische“dasWort„boreale“

hinzugefügt.

b) AnhangI wirdwiefolgtergänzt:
(1) Unter„Auslegung“,„Code“,wirdfolgenderSatzhinzugefügt:„DieborealenundpannonischenLebensräumewerdenmitdem

Corine-Code„Lebensräume“von1993identifiziert.“
(2) Unter„Lebensräumein KüstenbereichenundhalophytischeVegetationen“,Abschnitt„HalophileundgypsophileBinnen-

landsteppen“,wirdnachPunkt15.19einneuerPunkt„15.1APannonischeSalzsteppenund- sümpfe“hinzugefügt.
(3) Unter „Dünen an Meeresküsten und im Binnenland“, Abschnitt „Dünen im Binnenland, alt und kalkarm“ wird nach Punkt

64.1x53,2 ein neuer Punkt „64.71 Pannonische Binnendünen“ hinzugefügt.
(4) Unter„NatürlichesundnatumahesGrasland“,Abschnitt„NaturnahestrockenesGraslandundteilweiseverbuschtesGras-

land“wirdvor„34.32bis 34.34“ein neuerPunkt34.31„SubkontinentalesSteppengrasland“
sowienachPunkt34.5folgendeshinzugefügt:„34.91PannonischeSteppen“und„34.A1PannonischeSandsteppen“.

(5) Unter„Hoch-undNiedermoore“wirdnachPunkt54.3einneuerAbschnitt„Aapa-Moore“undunterdiesemneuenAbschnitt
folgendeshinzugefügt:„54.8Aapa-Moore“und„54.9Palsa-Moore“.

(6) Unter„Wälder“wirdvordemAbschnitt„Wälderdes gemäßigtenEuropa“ein neuerAbschnitt„BorealeWälder“undunter
diesemAbschnitteinPunkt„42.CWestlicheTaiga“hinzugefügt.

(7) Unter„Wälder“,Abschnitt„Wälderdes gemäßigtenEuropa“wirdnachPunkt41.26ein neuerPunkt„41.2BPannonischer
Eichen-Hainbuchenwald“hinzugefügt,
undnachPunkt41.53werdenfolgendezweineuenPunktehinzugefügt:„41.7374PannonischeFlaumeichen-Wälder“und
„41.7A Euro-Sibirische Steppen-Eichenwälder“.



2152 Bundesgesetzblatt,Jahrgang1994,Teil 1

unterPetromyzoniformes,Petromyzonidae,nachLampetraFluviatalis(v)undnachLampetraplaneri(o):„(mitAusnahme
derfinnischenundschwedischenPopulationen)“;undnachPetromyzonmarinus(o):„(mitAusnahmederschwedischen
Populationen)”,
unterSalmoniformes,Salmonidae,nachSalmosalar:„(mitAusnahmederfinnischenPopulationen)“;
unterCypriniformes,Cyprinidae,nachAspiusaspius(o):„(mitAusnahmederfinnischenPopulationen)“;undCyprinifor-
mes,Cobitidae,nachCobitistaenia(o):„(mitAusnahmederfinnischenPopulationen)”;
unterScorpaeniformes,Cottidae,nachCottusgobio(o):„(mitAusnahmederfinnischenPopulationen)“.

unterGliederfüßler,Insecta,Coleoptera,nachBuprestissplendens:„*Carabismenetresipacholei“;
unterWeichtiere,Gastropoda,nachGeomitramoniziana:„"Helicopsisstriataaustriaca“.

unterCompositae,nach ArtemisiagranatensisBoiss: „’ArtemisialaciniataWilld.“und „*Artemisiapancicii(Janka)
Ronn.“
unterGramineae,nach*StipabavaricaMartinovsky“& H.Scholz:„*StipastyriacaMartinovsky.

AbschnittRodentia
unterSciuridae,nachCitelluscitellus:„Pteromysvolans(Sciuopterusrussicus)“
unterCastoridae,nach Castor fiber:„(mitAusnahmeder finnischen,[norwegischen]und schwedischenPopulatio-
nen)“;
und unter Microtidae, nach Microtus oeconomus arenicola: „Microtus oeconomusmehelyi“,
AbschnittCamivora
unterCanidae:„Alopexlagopus“;
unterPhocidae,nachMonachusmonachus:„Phocahispidasaimensis";
unterCanidae,nachCanis lupus:„(mitAusnahmederfinnischenPopulationeninnerhalbdes Rentierhaltungsarealsim
SinnevonParagraph2 des finnischenGesetzesNr. 848/90vom14.September1990überdieRentierhaltung)";
AbschnittSauria,unterLacertidae,nachLacertaviridis:„Lacertaviviparapannonica“;
AbschnittSalmoniformes,unterCoregonidae,nach Coregonusoxyrhynchus:„(mitAusnahmeder finnischenund
[norwegischen]Populationen)“.

AbschnittGastropoda,unterProsobranchia,nachPatellaferuginea:„Theodoxusprevostianus“.

undunterdiesemneuenAbschnitt:einneuerUnterabschnitt„Castoridae“
undunter„Castoridae“:„Castorfiber(finnische,[norwegische]undschwedischePopulationen)“
unterSäugetiere,Camivora,AbschnittCanidae,nachCanis lupus:„(finnischePopulationeninnerhalbdes Rentierhal-
tungsarealsim Sinne von Paragraph2 des finnischenGesetzes Nr. 848/90vom 14. September1990 über die
Rentierhaltung)*
unterFische,Salmoniformes,AbschnittCyprinidae,vor Barbusspp.:„Aspiusaspius“,undnachBarbusspp.:„Rutilus
friesiimeidingeri*und„Rutiluspigusvirgo*.
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F.AbfallbewirtschaftungundsaubereTechnologien
386L 0278:Richtlinie86/278/EWGdes Ratesvom12.Juni 1986überdenSchutzderUmweltund insbesonderederBödenbeider
VerwendungvonKlärschlammin derLandwirtschaft(ABl.Nr. L.181vom4. 7. 1986,S. 6), geändertdurch:
- 391L 0692:Richtlinie91/692/EWGdes Ratesvom23.Dezember1991(ABl.Nr. L 377vom31. 12.1991,S. 48).
In Artikel15Absatz2 wirddieZahlenangabe„vierundfünfzig“durch„vierundsechzig"ersetzt.

IX. Wissenschaft,ForschungundEntwicklung
1. 371D 0057:Beschluß71/57/EuratomderKommissionvom13.Januar 1971überdieReorganisationderGemeinsamenKemfor-

schungsstelle(GFS)(ABl.Nr.L 16vom20.1.1971,S. 14),geändertdurch:
- 374D 0578:Beschluß74/578/EuratomderKommissionvom13.November1974(ABl.Nr. L 316vom26. 11.1974,S. 12)
- 375D 0241:Beschluß75/241/EuratomderKommissionvom25.März 1975(ABl.Nr. L 98vom19.4. 1975,S. 40)
- 382D 0755:Beschluß82/755/EuratomderKommissionvom2. Juni 1982(ABl.Nr. L 319vom16.11.1982,S. 10)
- 384D 0339:Beschluß84/339/EuratomderKommissionvom24.Mai 1984(ABl.Nr. L 177vom4. 7. 1984,S. 29)
- 185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 385D 0593:Beschluß85/593/EuratomderKommissionvom20.November1985(ABl.Nr. L 373vom31. 12 .1985,S. 6)
- 393D 0095:Beschluß93/95/EuratomderKommissionvom2. Februar1993(ABl.Nr. L 37vom13.2. 1993,S. 44).
In Artikel4 Absatz1werdendieZahlenangaben„dreizehn“und„zwölf“durch„siebzehn“und„sechzehn“ersetzt.

2. 374R 1728:VerordnungNr.1728/74desRatesvom27.Juni 1974überdieKoordinierungderAgrarforschung(ABl.Nr.L 182vom
5.7. 1974,S. 1),geändertdurch:
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge-BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 385R 3768:Verordnung(EWG)Nr. 3768/85des Ratesvom20.Dezember1985(ABl.Nr. L 362vom31. 12.1985,S. 8).
In Artikel8 Absatz3 wirddieZahlenangabe„vierundfünfzig“durch„vierundsechzig“ersetzt.

3. BeschlußdesRatesvom16.Dezember1980zurEinsetzungeinesBeratendenAusschussesfürdasProgrammFusion(Ratsdoku-
ment4151/81(ATO 103)vom8. Januar 1981),geändertdurch:
- Beschlußdes Rates vomOktober1986zur Änderungdes Beschlussesvom 16. Dezember1980(Ratsdokument9705/86

(RECH96)(ATO49).
a) In Punkt8 Satz 1wirddieZahlenangabe„10“durch„13“ersetzt.
b) DiebeidenletztenSätzevonPunkt14erhaltenfolgendeFassung:

„DieStellungnahmen,diePunkt5Buchstabegbetreffen,werdennacheinemAbstimmungsverfahrenangenommen,beidemdie
Stimmenwie folgtgewogenwerden:
Belgien 2 Luxemburg 1
Dänemark 2 Niederlande 2
Deutschland 5 Norwegen 1
Griechenland 1 Österreich 2
Spanien 3 Portugal 2
Frankreich 5 Finnland 1
Irland 1 Schweden 2
Italien 5 Schweiz 2

VereinigtesKönigreich 5
Insgesamt 42

FürdieAnnahmeeinerStellungnahmeisteineMehrheitvon22Ja-Stimmenerforderlich,dievonmindestensneunDelegationen
abgegebenwurden.“ -

4. 384D 0128:Beschluß84/128/EWGder Kommissionvom29. Februar1984zur EinsetzungeinesBeratendenAusschussesfür
IndustrielleForschungundEntwicklung(irdac)(ABl.Nr. L 66vom8. 3. 1984,S. 30),geändertdurch:
= 386D 0009:Beschluß86/9/EWGderKommissionvom7. Januar 1986(ABl.Nr. L 25vom31.1.1986,S. 26)
- 388 D 0046: Beschluß 88/46/EWG der Kommission vom 13. Januar 1988 (ABl. Nr. L 24 vom 29. 1. 1988, S. 66).
In Artikel3 Absatz1wirddieZahlenangabe„14“durch„18“ersetzt.

X. Fischerei
1. 376R 0104:Verordnung(EWG)Nr. 104/76desRatesvom19.Januar 1976zurFestlegunggemeinsamerVermarktungsnormenfür

Garnelen(Crangoncrangon),Taschenkrebse(Cancerpagurus)undKaisergranate(Nephropsnorvegicus)(ABl. Nr. L 20 vom
28.1.1976,S. 35),geändertdurch:
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- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291
vom19.11.1979,S. 17)

383R 3575:Verordnung(EWG) Nr.3575/83des Ratesvom14.Dezember1983(ABl.Nr.L 356vom20. 12.1983,S. 6)

- 385R 3118:Verordnung(EWG) Nr. 3118/85des Ratesvom4. November1985(ABl.Nr. L 297vom9. 11.1985,S. 3)

- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)

- 387R 3940:Verordnung(EWG) Nr. 3940/87des Ratesvom21.Dezember1987(ABl.Nr. L 373vom31. 12.1987,$. 6)

- 3988R 4213:Verordnung(EWG) Nr. 4213/88des Ratesvom21.Dezember1988(ABl.Nr. L 370vom31. 12.1988,S. 33)

- 391R 3162:Verordnung(EWG) Nr. 3162/91des Ratesvom28.Oktober1991(ABl.Nr. L 300vom31. 10.1991,S. 1).

In Artikel10Absatz1 Buchstabeb zweiterGedankenstrichwerdenfolgendeAngabenhinzugefügt:
„ „Hietakatkarapuja“oder„Isotaskurapuja“oder“Keisarinummereita“,
„Hestereker*“oder„Taskekrabbe“oder„Sjakreps“,
„Hästräkor“oder„Krabba“oder„Havskräfta“.“

2. 382 AR3191:Verordnung(EWG) Nr. 3191/82der Kommissionvom 29. November1982mitDurchführungsbestimmungenzur
ReferenzpreisregelungfürFischereierzeugnisse(ABl.Nr. L 338vom30. 11.1982,S. 13),geändertdurch:

- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)

- 385 R 3474:Verordnung(EWG) Nr. 3474/85der Kommissionvom10.Dezember1985(ABl. Nr. L 333vom11. 12. 1985,
S. 16).

In AnhangI wirdfolgenderWortlautangefügt:
„Finnland: Helsinki

Tornio
Turku

Norwegen: AlleHäfen

Schweden: Stockholm
Göteborg“.

3. 383R 2807:Verordnung(EWG) Nr. 2807/83der Kommissionvom22. September1983zur Festlegungder Aufzeichnungvon
Informationenüberden FischfangdurchdieMitgliedstaaten(ABl.Nr. L 276vom10.10.1983,S. 1),geändertdurch:

- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)

- 389R 0473:Verordnung(EWG) Nr. 47989 derKommissionvom24. Februar1989(ABl.Nr. L 53vom25.2.1989,S. 34).

In AnhangIV Nummer2.4.1werdenfolgendeEintragungengestrichen:
„N= Norwegen
S= Schweden“.

4. 385R 3459:Verordnung(EWG) Nr. 3459/85der Kommissionvom6. Dezember1985mitDurchführungsbestimmungenfür die
GewährungeinerAusgleichsentschädigungfürAtlantiksardinen(ABl.Nr. L 332vom10.12.1985,S. 16)

In Artikel4 Absatz2 zweiterGedankenstrichwerdenfolgendeAngabenhinzugefügt:
„Tasaushyvitykseenoikeutettujalostus
asetus(ETY) N:o3117/85“
„Bearbeidingsomgir retttil Utjevningstilskudd
Forordning(EQF) Nr. 3117/85“
„BearbetningberättigadtillUtjämningsbidrag
Förordning(EEG) Nr. 3117/85.

5. 387D0277:Beschluß87/277/EWGdesRatesvom18.Mai 1987überdieAufteilungderKabeljaufangmöglichkeitenimGebiet von
SpitzbergenundderBäreninselunddervomNAFO-ÜbereinkommenfestgelegtenAbteilung3M (ABl.Nr. L 135vom23.5. 1987,
S. 29),geändertdurch:

- 390 D 0655: Beschluß 90/655/EWG des Rates vom 4. Dezember 1990 (ABl. Nr. L 353 vom 17.12.1990, S. 57).
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„Anhang
KabeljauimGebietSpitzbergen- Bäreninsel(ICES-AbteilungenI und lib außerdenGemeinschaftsgewässem)

TAC Anteilder Deutsch-| Spanien| Frankreich| Portugal| Vereinigtes Übrige Nor-
(Tonnen) Gemeinschaft land v.H. v.H. v.H. Königreich| Mitgliedstaaten| wegen

(Tonnen) v.H. v.H. v.H.

ERSTE ProzentsatzdesAnteilsderGemeinschaftnachAbzugder Pauschal- pm
TRANCHE den„übrigenMitgliedstaaten“zugeteiltenPauschalmenge“ menge
22018oder 19,24 49,73 8,21 10,50 12,32 100Tonnen
weniger

ZWEITE ProzentsatzdesAnteilsderGemeinschaftnachAbzug Pauschal-
TRANCHE dererstenTrancheundderden„übrigenMitgliedstaaten" menge

zugeteiltenMenge.
2019-24 20| 29,71 28,45 16,44 4,21 21,18 250Tonnen

Prozentsatz
des

Anteilsder
Gemeinschaft

700001- 800000| 24221- 27680 29,54 28,54 16,46 427 21,19 1,91
800001- 900000| 27681- 31140 29,51 28,56 16,47 4,27 21,19 2,86
900001—1.000000| 31141-—34600 29,54 28,54 16,46 427 21,19 3,82
1000001odermehr |34601odermehr| 29,54 28,54 16,46 427 21,19 4,77

b)

Geographisches Mitgliedstaat Arten Umfangoder
Gebiet besondereMerkmale

Skagerrak‘*) Norwegen Alle Arten Unbeschränkt
Zwischen4 und12Seemeilen
Skagerrak Schweden AlleArten Unbeschränkt
Zwischen4 und12Seemeilen
Kattegat Schweden AlleArten Unbeschränkt
Zwischen3') und12Seemeilen
Kattegat Norwegen Sprotte WährenddesZeitraumsOktober-De-

zember in dem Gebiet,das in dem
Abkommen zwischen Norwegen,
Dänemarkund Schwedenvon 1966
beigefügten„Briefwechsel“zwischen
Norwegen und Dänemarkdefiniert
ist

Ostsee Schweden AlleArten Unbeschränkt
Zwischen3 und12Seemeilen

‘) GemessenvonderKüstenlinie.
*) ImSinnevonArtikel41.

Die folgendenAufstellungenwerdennach der Eintragungunterder Überschrift„Küstengewässerder Niederlande“hinzu-
gefügt:

„KüstengewässerFinnlands

Geographisches Mitgliedstaat Arten Umfangoder u
Gebiet . besondereMerkmale

Ostsee Schweden Alle Arten Unbeschränkt
Zwischen4 und12Seemeilen?) -
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KüstengewässerNorwegens

Geographisches Mitgliedstaat Arten Umfangoder
Gebiet besondereMerkmale

Skagerrak‘) Dänemark AlleArten Unbeschränkt
Zwischen4 und12Seemeilen
Skagerrak‘) Schweden AlleArten Unbeschränkt
Zwischen4 und12Seemeilen

KüstengewässerSchwedens

Skagerrak Dänemark AlleArten Unbeschränkt
Zwischen4 und12Seemeilen
Skagerrak‘) Norwegen AlleArten Unbeschränkt
Zwischen4 und12Seemeilen
Kattegat Dänemark AlleArten Unbeschränkt
Zwischen3°)und12Seemeilen
Ostsee Dänemark AlleArten Unbeschränkt
Zwischen4 und12Seemeilen
Ostsee Finnland AlleArten Unbeschränkt
Zwischen4 und12Seemeilen
?) Zwischen3 und12Seemeilenumdie Bogskär-Inseln.
®)GemessenvonderKüstenlinie.
*) imSinnevonArtikel41.

„AnhangIl wirdwiefolgtgeändert:
DieTabelleunterBuchstabeB wirdwiefolgtergänzt:

Mitgliedstaat AnzahlderzugelassenenFischereifahrzeuge

Norwegen 57

7. 393R 2018:Verordnung(EWG)Nr.2018/93desRatesvom30.Juni 1993überdieVorlagevonStatistikenüberdieFängeunddie
FischereitätigkeitderMitgliedstaaten,die imNordwestatlantikFischfangbetreiben(ABl.Nr. L 186vom28.7. 1993,S. 1)
In AnhangV Anmerkunge)werdenfolgendeEintragungenhinzugefügt:
“Finnland FIN
Norwegen NOR
Schweden SVE“.

8. 393T 2210:Verordnung(EWG)Nr. 2210/93derKommissionvom26.Juli 1993überMitteilungenimRahmendergemeinsamen
Marktorganisationfür FischereierzeugnisseundErzeugnissederAquakultur(ABl.Nr. L 197vom6. 8. 1993,S. 8)
AnhangI!wirdwiefolgtgeändert:
a) In Abschnitt„I. Erzeugnissedes Anhangs| BuchstabeA derVerordnung(EWG) Nr. 3759/92“werdenfolgendeÄnderungen

vorgenommen:
i) UnterderÜberschrift„1.Heringe(Clupeaharengus)"werdenfolgendeEintragungeneingefügt:

„dieGesamtheitderMärktevonTomio-Kokkola
dieGesamtheitderMärktevonPietarsaari-Korsnäs
dieGesamtheitderMärktevonNärpiö-Pyhämaa
dieGesamtheitderMärktevonSüd-Uusikaupunki-Kemiö
dieGesamtheitderMärktederÄlandinseln
dieGesamtheitderMärktedes FinnischenMeerbusens
dieGesamtheitderMärktevonTrelleborg/Simrishamn
dieGesamtheitderMärktevonLysekil/KungshamnGävle“.

ii) UnterderÜberschrift„6.Kabeljau(Gadusmorhua)“werdenfolgendeEinträgeeingefügt:
„Karlskrona
Göteborg
Mariehamn“.

b) In Abschnitt„Il. Erzeugnissedes AnhangsI BuchstabeD der Verordnung(EWG) Nr. 3759/92“wirdunterder Überschrift
„Tiefseegamele(Pandalusborealis)“folgendeseingefügt:
„Smögen
Göteborg“.

c) In Abschnitt„Ill. ErzeugnissedesAnhangsI BuchstabeE derVerordnung(EWG)Nr. 3759/92“wirdunterderÜberschrift„2.a)
Kaisergranat:ganz(Nephropsnorvegicus)“folgendeseingefügt:
„Smögen
Göteborg“.
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d) In Abschnitt„VIII.ErzeugnissedesAnhangsIV BuchstabeA derVerordnung(EWG) Nr. 3759/92“werdenfolgendeAngaben
eingefügt:
i) UnterderÜberschrift„1.Karpfen“wirdfolgendeshinzugefügt:

„- Österreich:Waldviertel
BundeslandSteiermark“.

ii) UnterderÜberschrift„2.Lachs“wirdfolgendeshinzugefügt:
„= Österreich: dieGesamtheitdesGebietsÖsterreichs
-—Finnland: dieGesamtheitderKüstengebiete*,

XI. Binnenmarkt und Finanzdienste

A.Gesellschaft,industrielleDemokratieundBuchhaltungsstandards')
1. 368 L 0151:ErsteRichtlinie68/151/EWGdes Ratesvom9. März 1968zur Koordinierungder Schutzbestimmungen,die in den

MitgliedstaatendenGesellschaftenimSinnedesArtikels58Absatz2 desVertragesim InteressederGesellschaftersowieDritter
vorgeschriebensind,umdieseBestimmungengleichwertigzu gestalten(ABl.Nr. L 65vom14.3. 1968,S. 8), geändertdurch:
- 172B: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsund

desVereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3. 1972,S. 14)
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge-BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.1291

vom19.11.1979,S: 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.November1985,S. 23).
Artikel1wirdwiefolgtergänzt:
„=inÖsterreich: .

dieAktiengesellschaft,dieGesellschaftmitbeschränkterHaftung;
- in Finnland:

osakeyhtiö/aktiebolag;
- in Norwegen:

aksjeselskap;
- in Schweden:

aktiebolag.“

2. 37710091: ZweiteRichtlinie77/91/EWGdes Ratesvom13.Dezember1976zurKoordinierungderSchutzbestimmungen,die in
denMitgliedstaatenden GesellschaftenimSinnedes Artikels58 Absatz2 des Vertragesim InteressederGesellschaftersowie
DritterfürdieGründungderAktiengesellschaftsowiefürdieErhaltungundÄnderungdes Kapitalsvorgeschriebensind,umdiese
Bestimmungengleichwertigzu gestalten(ABl.Nr. L 26vom31. 1. 1977,S. 1),geändertdurch:
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublik Griechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

Portugiesischen Republik (ABl. Nr. L 302 vom 15. 11. 1985, S. 23)
- 392L 0101:Richtlinie92/101/EWGdes Ratesvom23.November1992(ABl.Nr. L 374vom28. 11.1992,S. 64).
a) Artikel1 Absatz1 Unterabsatz1wirdwiefolgtergänzt:

„=inÖsterreich:
dieAktiengesellschaft

- in Finnland:
osakeyhtiö/aktiebolag

- in Norwegen:
aksjeselskap

- in Schweden:
aktiebolag.“

b) In Artikel6 wirdderBegriff„EuropäischeRechnungseinheit“durch„ECU*ersetzt.

3. 378L 0855:DritteRichtlinie78/855/EWGdesRatesvom9.Oktober1978gemäßArtikel54Absatz3 Buchstabeg) desVertrages
betreffenddieVerschmelzungvonAktiengesellschaften(ABl.Nr. L 295vom20. 10. 1978,S. 36),geändertdurch:
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)

‘) WirdindennachstehendaufgeführtenRichtlinienausschließlichodervornehmlichaufeineGesellschaftsformBezuggenommen,so kanndieseBezugnahmebeiderEinführung
von besonderenRegelungenfür privatrechtlicheGesellschaftenmitbeschränkterHaftunggeändertwerden.Die EinführungderartigerbesondererRegelungensowiedie
Bezeichnungder entsprechendenGesellschaftsformsindder Kommissionder EuropäischenGemeinschaftenspätestensbei der Durchführungder betreffendenRichtlinien
mitzuteilen.
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- 185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).

Artikel1Absatz1wirdwiefolgtergänzt:
„_ inÖsterreich:

dieAktiengesellschaft,
- in Finnland:

osakeyhtiö/aktiebolag,
- inNorwegen:

aksjeseiskap,
- in Schweden:

aktiebolag.“
4. 37810660:VierteRichtlinie78/660/EWGdesRatesvom28.Juli 1978aufgrundvonArtikel54Absatz3Buchstabeg)desVertrages

überdenJahresabschlußvonGesellschaftenbestimmterRechtsformen(ABl.Nr. L 222vom14.8. 1978,S. 11),geändertdurch:
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 89)
- 383L 0349:SiebenteRichtlinie89/349/EWGdesRatesvom13.Juni 1983aufgrundvonArtikel54Absatz3 Buchstabeg)des

VertragesüberdenkonsolidiertenAbschluß(ABl.Nr. L 193vom18.7. 1983,S. 1)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 389L 0666:EifteRichtlinie89/666/EWGdesRatesvom21.Dezember1989überdieOffenlegungvonZweigniederlassungen,

dieineinemMitgliedstaatvonGesellschaftenbestimmterRechtsformenerrichtetwurden,diedemRechteinesanderenStaates
unterliegen(ABl.Nr. L 395vom30. 12.1989,S. 36)

- 390L 0604:Richtlinie90/604/EWGdes Ratesvom8. November1990zur Änderungder Richtlinie78/660/EWGüberden
Jahresabschiußundder Richtlinie83/349/EWGüberden konsolidiertenAbschlußhinsichtlichder Ausnahmefür kleineund
mittlereGesellschaftensowiederOffenlegungvonAbschlüssenin ECU (ABl.Nr. L 317vom16.11.1990,S. 57)

- 390 L 0605: Richtlinie90/605/EWGdes Rates vom 8. November1990zur Änderungder Richtlinien78/660/EWGund
83/349/EWGüberdenJahresabschlußbzw.denkonsolidiertenAbschlußhinsichtlichihresAnwendungsbereichs(ABl.Nr.L 317
vom16.11.1990,S. 60).

a) Artikel1Absatz1 Unterabsatz1wirdwiefolgtergänzt:
„—inÖsterreich:

dieAktiengesellschaft,dieGesellschaftmitbeschränkterHaftung;
- in Finnland:

osakeyhtiö,aktiebolag;
— inNorwegen:

aksjeseiskap;
- inSchweden:

aktiebolag.“
b) Artikel1 Absatz1 Unterabsatz2 wirdwiefolgtergänzt:

„m)- inÖsterreich:
dieoffeneHandelsgesellschaft,die Kommanditgesellschaft;

n) - in Finnland:
avoinyhtiö/öppetbolag,kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;

0) — in Norwegen:
partrederi,ansvarligselskap,kommandittselskap;

p) - in Schweden:
handelsbolag,kommanditbolag.“

5. 383L 0349:SiebenteRichtlinie83/349/EWGdes Ratesvom13.Juni 1983aufgrundvonArtikel54 Absatz3 Buchstabeg) des
VertragesüberdenkonsolidiertenAbschluß(ABl.Nr. L 193vom18.7. 1983,S. 1),geändertdurch:
- 185 !: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 390 L 0604:Richtlinie90/604/EWGdes Ratesvom8. November1990zur Änderungder Richtlinie78/660/EWGüberden

Jahresabschlußundder Richtlinie83/349/EWGüberden konsolidiertenAbschlußhinsichtlichder Ausnahmefür kleineund
mittlereGesellschaftensowiederOffenlegungvonAbschlüsseninECU (ABl.Nr. L 317vom16.11.1990,S. 57)

- 390 L 0605: Richtlinie90/605/EWGdes Rates vom 8. November1990 zur Änderungder Richtlinien78/660/EWGund
83/349/EWGüberdenJahresabschlußbzw.denkonsolidiertenAbschlußhinsichtlichihresAnwendungsbereichs(ABl.Nr.L317
vom16.11.1990,S. 60).

Artikel4 Absatz1Unterabsatz1wirdwiefolgtergänzt:
„m)- inÖsterreich:

dieAktiengesellschaft,dieGesellschaftmitbeschränkterHaftung;
n) - in Finnland:

osakeyhtiö/aktiebolag;
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0) - in Norwegen:
aksjeselskap;

p) - in Schweden:
aktiebolag.“

389L 0667:ZwölfteRichtlinie89/667/EWGdesRatesvom21.Dezember1989aufdemGebietdesGesellschaftsrechtsbetreffend
GesellschaftenmitbeschränkterHaftungmiteinemeinzigenGesellschafter(ABl.Nr. L 395vom30. 12.1989,S. 40)
Artikel1wirdwiefolgtergänzt:
„=Österreich:

dieGesellschaftmitbeschränkterHaftung;
—Finnland:
osakeyhtiö/aktiebolag;

—Norwegen:
aksjeselskap;

—Schweden:
aktiebolag.“

B. DirekteSteuern,VersicherungundKreditinstitute

l. DirekteSteuern

(ABl.Nr. L 249vom3. 10.1969,S. 25),geändertdurch:
- 172B: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsund

des VereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3. 1972,S. 14)
- 373L 0079:Richtlinie73/79/EWGdes Ratesvom9. April1973(ABl.Nr. L 103vom18.4. 1973,S. 13)
- 373L 0080:Richtlinie73/80/EWGdes Ratesvom9. April1973(ABl.Nr. L 103vom18.4. 1973,S. 15)
- 3741 0553:Richtlinie74/553/EWGdes Ratesvom7. November1974(ABl.Nr. L 303vom13.11.1974,S. 9)
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 385L 0303:Richtlinie85/303/EWGdes Ratesvom10.Juni 1985(ABl.Nr. L 156vom15.6. 1985,$. 23)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
Artikel3 Absatz1 Buchstabea wirdwiefolgtergänzt:
GesellschaftenösterreichischenRechtsmitderBezeichnung:
— „Aktiengesellschaft“
- „GesellschaftmitbeschränkterHaftung“;
GesellschaftenfinnischenRechtsmitderBezeichnung:
- „osakeyhtiö/aktiebolag“,„osuuskunta/andelslag“,„säästöpankki/sparbank“und„vakuutusyhtiö/försäkringsbolag‘;
GesellschaftennorwegischenRechtsmitderBezeichnung:
- „aksjeselskap“;
GesellschaftenschwedischenRechtsmitderBezeichnung:
- „aktiebolag“
- „bankaktiebolag“
- „försäkringsaktiebolag“.

390L 0434:Richtlinie90/434/EWGdesRatesvom23.Juli 1990überdasgemeinsameSteuersystemfürFusionen,Spaltungen,die
EinbringungvonUnternehmensteilenunddenAustauschvonAnteilen,dieGesellschaftenverschiedenerMitgliedstaatenbetreffen
(ABI.Nr. L 225vom20.8. 1990,S. 1)
a) Artikel3 Buchstabec wirdwie folgtergänzt:

„=KörperschaftsteuerinÖsterreich,
—Yhteisöjentulovero/inkomstskattenför samfundin Finnland,
—Skattav alminneliginntektin Norwegen,
—StatliginkomstskattinSchweden.“

b) DerAnhangwirdwie folgtergänzt:
„m)dieGesellschaftenösterreichischenRechtsmitder Bezeichnung:Aktiengesellschaft,GesellschaftmitbeschränkterHaf-

tung;
n) die GesellschaftenfinnischenRechtsmitder Bezeichnung:osakeyhtiö/aktiebolag,osuuskunta/andelsiag,säästöpankki/

sparbankundvakuutusyhtiöfförsäkringsbolag;
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0) dieGesellschaftennorwegischenRechtsmitderBezeichnung:aksjeselskap;
p) dieGesellschaftenschwedischenRechtsmitderBezeichnung:aktiebolag,bankaktiebolag,försäkringsaktiebolag.“

3. 390L 0435:Richtlinie90/435/EWGdesRatesvom23.Juli 1990überdasgemeinsameSteuersystemderMutter-undTochtergesell-
schaftenverschiedenerMitgliedstaaten(ABl.Nr. L 225vom20.8. 1990,S. 6)
a) Artikel2 Buchstabec wirdwiefolgtergänzt:

„=KörperschaftsteuerinÖsterreich,
- Yıhteisöjentulovero/inkomstskattenför samfundin Finnland,
—Skattav alminneliginntektin Norwegen,
—Statliginkomstskattin Schweden.“

b) DerAnhangwirdwiefolgtergänzt:
„m)dieGesellschaftenösterreichischenRechtsmitder Bezeichnung:Aktiengesellschaft,GesellschaftmitbeschränkterHaf-

tung;
n) die GesellschaftenfinnischenRechtsmitder Bezeichnung:osakeyhtiö/aktiebolag,osuuskunta/andelsiag,säästöpankki/

sparbankandvakuutusyhtiöfförsäkringsbolag;
0) dieGesellschaftennorwegischenRechtsmitderBezeichnung:aksjeselskap;
p) dieGesellschaftenschwedischenRechtsmitderBezeichnung:aktiebolag,bankaktiebolag,försäkringsaktiebolag.“

ll. Versicherung
1. 373L 0239:ErsteRichtlinie7323YEWG des Ratesvom24. Juli 1973zur KoordinierungderRechts-undVerwaltungsvorschrif-

tenbetreffenddieAufnahmeundAusübungderTätigkeitder Direktversicherung(mitAusnahmeder Lebensversicherung)(ABl.
Nr. L 228vom16.8. 1973,S. 3), geändertdurch:
- 376L 0580:Richtlinie76/580/EWGdes Ratesvom29.Juni 1976(ABl.Nr. L 189vom13.7. 1976,S. 13)
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.1291

vom19.11.1979,S. 17)
- 384L 0641:Richtlinie84/641/EWGdes Ratesvom10.Dezember1984(ABl.Nr.L 339vom27. 12.1984,S. 21)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr.L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 387L 0343:Richtlinie87/343/EWGdes Ratesvom22.Juni 1987(ABl.Nr. L 185vom4. 7. 1987,S. 72)
- 387L 0344:Richtlinie87/344/EWGdes Ratesvom22.Juni 1987(ABl.Nr. L 185vom4. 7. 1987,S. 77)
- 388L 0357:ZweiteRichtlinie87/357/EWGdes Ratesvom22. Juni 1988(ABl.Nr. L 172vom4. 7. 1988,S. 1)
- 390L 0618:Richtlinie90/618/EWGdes Ratesvom8. November1990(ABi.Nr. L 330vom29. 11.1990,S. 44)
- 392L 0049:Richtlinie92/49/EWGdes Ratesvom18.Juni 1992(ABl.Nr. L 228vom11.8. 1992,S. 1).
Artikel8 Absatz1wirdwiefolgtergänzt:
- in derRepublikÖsterreich:„Aktiengesellschaft“,„VersicherungsvereinaufGegenseitigkeit“
- inderRepublikFinnland:„keskinäinenvakuutusyhtiö“/,ömsesidigtförsäkringsbolag“,„vakuutusosakeyhtiö“/,försäkringsaktiebo-

lag“„vakuutusyhdistys“/,försäkringsförening“
- imKönigreichNorwegen:„aksjeselskap“,„gjensidigselskap“
- imKönigreichSchweden:„försäkringsaktiebolag“,„ömsesidigaförsäkringsbolag“,„understödsföreningar“.

2. 377 L 0092:Richtlinie77/92/EWGdes Rates vom 13. Dezember1976überMaßnahmenzur Erleichterungder tatsächlichen
AusübungderNiederlassungsfreiheitunddesfreienDienstleistungsverkehrsfürdieTätigkeitendesVersicherungsagentenunddes
Versicherungsmaklers(aus ISIC-Gruppe 630), insbesondereÜbergangsmaßnahmenfür solcheTätigkeiten(ABl. Nr. L 26 vom
31. 1. 1977,S. 14),geändertdurch:
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
a) Artikel2 Absatz2 Buchstabea wirdwiefolgtergänzt:

„ inÖsterreich
—Versicherungsmakler

- in Finnland:
—vakuutuksenvälittäjä/fförsäkringsmäklare

—inNorwegen:
—forsikringsmegler

- in Schweden:
— försäkringsmäklare“;



b)

c
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Artikel2 Absatz2 Buchstabeb wirdwiefolgtergänzt:
„=inÖsterreich:

- Versicherungsagent
—in Finnland:
- vakuutusasiamies/försäkringsombud

- in Norwegen:
- assurandor
— agent

—in Schweden:
- försäkringsombud“;

Artikel2 Absatz2 Buchstabec) wirdwiefolgtergänzt:
„= in Norwegen:

- underagent“;

a)

b)

179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge-BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291
vom 19.11.1979,S. 17) .
185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
390L 0619:Richtlinie90/619/EWGdes Ratesvom8. November1990(ABl.Nr. L 330vom29. 11.1990,S. 50)
392L 0096:Richtlinie92/96/EWGdes Ratesvom10.November1992(ABl.Nr. L 360vom9. 12.1992,S. 1).
Artikel4 wirddurchfolgendenAbsatzergänzt:
„DieseRichtliniebetrifftnichtdieTätigkeitenvonRentenversicherungsunternehmennachdemGesetzüberdieRentenversiche-
rungfürArbeitnehmer(TEL) undsonstigenfinnischenRechtsvorschriften,sofern
a) dieRentenversicherungsuntemehmen,dienachfinnischemRechtbereitszu getrennterRechnungsführungundVerwaltung

für ihreRententätigkeitverpflichtetsind,vomZeitpunktdesBeitrittsan getrennterechtlicheEinheitenzurAusübungdieser
Tätigkeitschaffen;

b) diefinnischenBehördenallenAngehörigenundUnternehmenvonMitgliedstaateninnichtdiskriminierenderWeisegestatten,
gemäßdenfinnischenRechtsvorschriftendie inArtikel1 genanntenTätigkeitenbezüglichdieserAusnahmeauszuüben
- als EigentümereinesbestehendenVersicherungsunternehmensoder einerbestehendenVersicherungsgruppeoder

durchBeteiligungdaran;
- durchSchaffungneuerVersicherungsunternehmenoder -gruppen,einschließlichRentenversicherungsunternehmen,

oderBeteiligungdaran;
c) die finnischenBehördender KommissioninnerhalbvondreiMonatennachdemZeitpunktdes BeitrittseinenBerichtzur

Genehmigungvorlegen,indemdieMaßnahmenzurTrennungderTEL-TätigkeitenvondennormalenVersicherungstätigkei-
tenderfinnischenVersicherungsunternehmenmitdemZielder ErfüllungallerAnforderungenderDrittenRichtlinieüberdie
Lebensversicherungaufgeführtsind.“

Artikel8 Absatz1 Buchstabea wirdwiefolgtergänzt:
„= inder RepublikÖsterreich:„Aktiengesellschaft“,„VersicherungsvereinaufGegenseitigkeit“
- in der RepublikFinnland:„keskinäinenvakuutusyhtiö"/„ömsesidigttörsäkringsbolag",„vakuutusosakeyhtiö“/,försäkringsak-
tiebolag“,„vakuutusyhdistys“/„försäkringsförening“

- imKönigreichNorwegen:„aksjeseiskap“,„giensidigselskap“
—imKönigreichSchweden:„försäkringsaktiebolag“,„ömsesidigaförsäkringsbolag“,„understödsföreningar”.“

Il. Kreditinstitute

179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291
vom19.11.1979,S. 17)
385L 0345:Richtlinie8/345/EWG des Ratesvom8. Juli 1985(ABl.Nr. L 183vom18.7. 1985,S. 19)
185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,$. 23)
386L 0524:Richtlinie86/524/EWGdes Ratesvom27.Oktober1986(ABl.Nr. L 309vom4. 11.1986,S. 15)
389L 0646:Richtlinie89/646/EWGdes Ratesvom15.Dezember1989(ABl.Nr. L 386vom30. 12.1989,S. 1).

inÖsterreich:Unternehmen,dieals gemeinnützigeWohnungsuntemehmenanerkanntsind
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- in Finnland:„TeollisenyhteistyönrahastoOy/Fondenför industriell samarbeteAb“, „SuomenVientiluottoOy/Finlands
ExportkreditAb“,„KeraOy/KeraAb“

= in Schweden:die„SvenskaSkeppshypotekskassan“.“
2. 389L 0299:Richtlinie89/299/EWGdes Ratesvom17.April 1989überdie EigenmittelvonKreditinstituten(ABl.Nr. L 124vom

5.5. 1989,S. 16),geändertdurch:
- 391L 0633:Richtlinie91/633/EWGdesRatesvom3.Dezember1991(ABl.Nr.L 339vom11.12.1991,S.33)
- 392L 0016:Richtlinie91/16/EWGdes Ratesvom16.März1992(ABl.Nr.L 75vom21.3. 1992,S. 48).
In Artikel4awerdenzu BeginnnachdemWort„Dänemark“dieWorte„undNorwegen“eingefügt.

3. 389L 0647:Richtlinie89/647/EWGdesRatesvom18.Dezember1989übereinenSolvabilitätskoeffizientenfürKreditinstitute(ABl.
Nr.L 386vom30. 12.1986,S. 14),geändertdurch:
- 391L 0031:Richtlinie91/31/EWGderKommissionvom19.Dezember1990(ABl.Nr. L 17vom23. 1. 1991,S. 20)
- 392L 0030:Richtlinie92/30/EWGvom6. April1992(ABi.Nr. L 110vom28.4. 1992,S. 52).
a) Artikel6 Absatz1 Buchstabec Nummer1wirdwiefolgtergänzt:

„undKredite,die - zur Zufriedenheitder zuständigenBehörden- vollständigoder teilweisedurchAnteilean finnischen
WohnungsbaugesellschaftenimSinnedes finnischenGesetzesvon1991überWohnungsbaugesellschaftenodernachfolgen-
der entsprechenderGesetzegesichertsind,wenndasWohnungseigentumvondemKreditnehmergegenwärtigoderkünftig
selbstgenutztodervermietetist.“

b) In Artikel11Absatz4werdendieWörter„Deutschland,DänemarkundGriechenland“ersetztdurch:„Deutschland,Dänemark,
GriechenlandundÖsterreich“.

4. 392L 0121:Richtlinie92/121/EWGdes Ratesvom21.Dezember1992überdieÜberwachungundKontrollederGroßkreditevon
Kreditinstituten(ABl.Nr. L 29vom5. 2. 1993,S. 1)
a) Artikel4 Absatz7 Buchstabep ersterSatzerhältfolgendeFassung:

„P) Kredite,dienachAuffassungderzuständigenBehördenhinreichenddurchHypothekenaufWohneigentumoderAnteilean
finnischenWohnungsbaugesellschaften,im Sinnedes finnischenGesetzesvon 1991überWohnungsbaugesellschaften
odernachfolgenderentsprechenderGesetzegesichertsind,wieauchLeasinggeschäfte,beidenendervermieteteWohn-
raumso langevollständigdasEigentumdesLeasinggebersbleibt,wiederMieterseineKaufoptionnichtausgeübthat,und
zwar inallenFällenbis zu 50% desWertesdes betreffendenWohneigentums.“

b) In Artikel6 Absatz9 wirdfolgenderUnterabsatz2 hinzugefügt:
„DasgleichegiltfürKredite,dienachAuffassungderzuständigenBehördenhinreichenddurchAnteileanfinnischenWohnungs-
baugesellschaftenimSinnedesfinnischenGesetzesvon1991überWohnungsbaugesellschaftenodernachfolgenderentspre-
chenderGesetzegesichertsind unddie mitden imvorstehendenUnterabsatzgenanntenHypothekarkreditenvergleichbar
sind.“

C. FreierWarenverkehr
l. Kraftfahrzeuge

1. 370L 0156:Richtlinie70/156/EWGdesRatesvom6. Februar1970zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaaten
überdieBetriebserlaubnisfürKraftfahrzeugeundKraftfahrzeuganhänger(ABl.Nr. L 42vom23.2. 1970,S. 1),geändertdurch:
- 172: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge—BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsund

desVereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3. 1972,S. 14)
- 378L 0315:Richtlinie78/315/EWGdes Ratesvom21.Dezember1977(ABl.Nr. L 81vom28.3. 1978,S. 1)
- 378L 0547:Richtlinie78/547/EWGdes Ratesvom12.Juni 1978(ABl.Nr. L 168vom26.6. 1978,S. 39)
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABi.Nr.291

vom19.11.1979,S. 17)
- 380101267:Richtlinie80/1267/EWGdesRatesvom16.Dezember1980(ABl.Nr.L 375vom31.12.1980,S. 34),berichtigtin

ABI.Nr.L 265vom19.9.1981,S. 28
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenunddie Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienundder

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 387L 0358:Richtlinie87/358/EWGdes Ratesvom25. Juni 1987(ABI.Nr. L 192vom11.7. 1987,S. 51)
- 387.10403:Richtlinie87/403/EWGdes Ratesvom25. Juni 1987(ABl.Nr. L 220vom8. 8. 1987,S. 44)
- 392L 0053:Richtlinie92/53/EWGdes Ratesvom18.Juni 1992(ABl.Nr. L 225vom10.8. 1992,S. 1)
- 393L 0081:Richtlinie93/81/EWGderKommissionvom29. September1993(ABl.Nr. L 264vom23. 10.1993,S. 49).
a) In AnhangVII wirdin Nummer1 betreffendAbschnitt1 folgendeseingefügt:

„12fürÖsterreich,
„17“fürFinnland,
„16“für Norwegen,
„5° fürSchweden.

b) In AnhangIX Teile I undIl wirdjeweilsSeite2 Nummer37wiefolgtergänzt:
„Österreich:.....Finnland:.....Norwegen:.....Schweden:.....“.
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überden zulässigenGeräuschpegelunddie Auspuffvorrichtungvon Kraftfahrzeugen(ABl. Nr. L 42 vom23. 2. 1970,S. 16),
geändertdurch:
- 172: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsund

desVereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27. 3. 1972,S. 14)
- 3731 0350:Richtlinie73/350/EWGderKommissionvom7. November1973(ABl.Nr. L 321vom22. 11.1973,S. 33)
- 3771 0212:Richtlinie77/212/EWGdesRatesvom8. März1977(ABl.Nr. L 66vom12.3. 1977,S. 33)
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L

291vom19.11.1979,S. 17)
- 381L 0334:Richtlinie81/334/EWGderKommissionvom13.April1981(ABl.Nr. L 131vom18.5. 1981,S. 6)
- 384L 0372:Richtlinie84/372/EWGderKommissionvom3. Juli 1984(ABl.Nr. L 196vom26.7. 1984,S. 47)
- 384L 0424:Richtlinie84/424/EWGdes Ratesvom3. September1984(ABl.Nr. L 238vom6. 9. 1984,S. 31)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 389 0491:Richtlinie89/491/EWGderKommissionvom17.Juli 1989(ABl.Nr. L 238vom15.8. 1989,S. 43)
- 392L 0097:Richtlinie92/97/EWGdesRatesvom10.November1992(ABl.Nr.L 371vom19.12.1992,S. 1).
a) In AnhangIl wirddieBezugnahmeaufNummer3.1.3wiefolgtergänzt:

„12fürÖsterreich,17für Finnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden“.
b) In AnhangIV wirddieFußnotebetreffendden(die)Kennbuchstabe(n)desdie BetriebserlaubniserteilendenLandeswiefolgt

ergänzt:
„12fürÖsterreich,17fürFinnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden”.

VorrichtungenfürSchallzeichenvonKraftfahrzeugen(ABl.Nr. L 176vom10.8. 1970,S. 227),berichtigtin ABl. Nr. L 329vom
25.11.1982,S. 31 undgeändertdurch: \
- 172B:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge—BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsund

desVereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3. 1972,S. 14)
- 179H: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittder RepublikGriechenland(ABl.

Nr.L 291vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
UnterNummer1.4.1imAnhangI istderTextin Klammernwiefolgtzu ergänzen:
„12fürÖsterreich,17für Finnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden“.

37110127:Richtlinie71/127/EWGdesRatesvom1.März1971zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
RückspiegelvonKraftfahrzeugen(ABl.Nr. L 68vom22.3. 1971,S. 1),geändertdurch:
- 172B: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge-BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsund

des VereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3. 1972,S. 14)
- 37910795: Richtlinie79/795/EWGderKommissionvom20. Juli 1979(ABl.Nr. L 239vom22.9. 1979,S. 1)
- 179H: Akte überdie Beitrittsbedingungenunddie Anpassungender Verträge—Beitrittder RepublikGriechenland(ABi.

Nr. L 291vom19.11.1979,S. 17)
- 385L 0205:Richtlinie85/205/EWGderKommissionvom18.Februar1985(ABi.Nr. L 90vom29.3. 1985,S. 1)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenunddie Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 386L 0562:Richtlinie86/562/EWGderKommissionvom6.November1986(ABi.Nr.L 327vom22.11.1986,S.49)
- 38810321:Richtlinie88/321/EWGderKommissionvom16.Mai1988(ABl.Nr.L 147vom14.6.1988,S.77).
DieAufzählungderKennummermunterNr. 4.2derAnlage2 desAnhangsIl istwiefolgtzu ergänzen:
„12fürÖsterreich,17fürFinnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden“.

tenüberdievorstehendenAußenkantenbeiKraftfahrzeugen(ABl.Nr. L 226vom2. 10.1974,S. 4), geändertdurch:
- 37910488: Richtlinie79/488/EWGderKommissionvom18.April1979(ABl.Nr. L 128vom26.5. 1979,S. 1)
- 179H: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittder RepublikGriechenland(ABI.

Nr.L291 vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenunddie Anpassungender Verträge—Beitrittdes-KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
In AnhangI wirddieBezugnahmeaufNummer3.2.2.2wiefolgtergänzt:
„12fürÖsterreich,17fürFinnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden“,



überSchilder,vorgeschriebeneAngaben,derenLageundAnbringungsartan KraftfahrzeugenundKraftfahrzeuganhängem(ABl.
Nr. L 24vom30.1. 1976,S. 1),berichtigtin ABl. Nr.L 329vom25.11.1982,S. 31 undgeändertdurch:
- 378 0507:Richtlinie78/507/EWGderKommissionvom19.Mai 1978(ABl.Nr. L 155vom13.6.1978,S. 31)
- 179H: Akte überdie Beitrittsbedingungenunddie Anpassungender Verträge- Beitrittder RepublikGriechenland(ABl.

Nr. L 291vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
ImAnhangwirdunterNummer2.1.2derText in Klammernwiefolgtergänzt:
„12fürÖsterreich,17fürFinnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden“.
376L 0757:Richtlinie76/757/EWGdesRatesvom27.Juli 1976zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
RückstrahlerfürKraftfahrzeugeundKraftfahrzeuganhänger(ABl.Nr. L 262vom27.9. 1976,S. 32),geändertdurch:
- 179H: Akte überdie Beitrittsbedingungenunddie Anpassungender Verträge- Beitrittder RepublikGriechenland(ABl.

Nr.L 291vom19.11.1979,S. 109)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
In AnhangIll wirdNummer4.2wiefolgtergänzt:
„12fürÖsterreich,17für Finnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden“.

Umrißleuchten,Begrenzungsleuchten,SchlußleuchtenundBremsleuchtenfür KraftfahrzeugeundKraftfahrzeuganhänger(ABl.
Nr. L 262vom27.9. 1976,S. 54),geändertdurch:
- 179H: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittder RepublikGriechenland(ABl.

Nr. L 291vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 389L 0516:Richtlinie89/516/EWGderKommissionvom1.August1989(ABl.Nr. L 265vom12.9. 1989,S. 1).
In AnhangIll wirdNummer4.2wiefolgtergänzt:
„12fürÖsterreich,17für Finnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden“.
376L 0759:Richtlinie76/759/EWGdesRatesvom27.Juli 1976zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
FahrtrichtungsanzeigerfürKraftfahrzeugeundKraftfahrzeuganhänger(ABl.Nr. L 262vom27.9. 1976,S. 71),geändertdurch:
- 179H: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittder RepublikGriechenland(ABl.

Nr. L 291vom19.11.1979,S. 17)
- 185 |: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge.- Beitrittdes KönigreichsSpanienundder

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 389 L 0277: Richtlinie 89/277/EWG der Kommission vom 28. März 1989 (ABl. Nr. L 109 vom 20. 4. 1989, S. 25), berichtigt in

ABI. Nr. L 114vom27.4. 1989,S. 52.
in AnhangIli wirdNummer4.2wiefolgtergänzt:
„12fürÖsterreich,17für Finnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden“.

376L 0760:Richtlinie76/760/EWGdesRatesvom22.Juli 1976zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
Beleuchtungseinrichtungenfürdas hintereKennzeichenvonKraftfahrzeugenundKraftfahrzeuganhängern(ABl.Nr. L 262vom
27.9. 1976,S. 85),geändertdurch:
- 179 H: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge— Beitrittder RepublikGriechenland

(ABI. Nr. L291 vom 19. 11. 1979, S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
In AnhangI wirdNummer4.2wiefolgtergänzt:
„12fürÖsterreich,17fürFinnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden“.
376L 0761:Richtlinie76/761/EWGdesRatesvom27.Juli 1976zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
KraftfahrzeugscheinwerferfürFernlichtund/oderAbblendlichtsowieüberGlühlampenfürdieseScheinwerfer(ABl.Nr.L 262vom
27.9. 1976, S. 96), geändert durch:
- 179 H: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge— Beitrittder RepublikGriechenland

(ABI.Nr. L 291vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 389L 0517:Richtlinie89/517/EWGderKommissionvom1.August1989(ABl.Nr. L 265vom12.9. 1989,S. 15).
In AnhangVI wirdNummer4.2wiefolgtergänzt:
„12fürÖsterreich,17für Finnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden‘.
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376L 0762:Richtlinie76/762/EWGdesRatesvom27.Juli 1976zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
Nebelscheinwerferfür Kraftfahrzeugeund überGlühlampenfür dieseScheinwerfer(ABl.Nr. L 262vom27.9. 1976,S. 122),
geändertdurch:
- 179 H: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittder RepublikGriechenland
- (ABl.Nr.L291vom19.11.1979,S. 17)

- 185 I: Akteüberdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).

In AnhangIl wirdNummer4.2wiefolgtergänzt:
„12fürÖsterreich,17fürFinnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden“.

377L 0538:Richtlinie77/538/EWGdesRatesvom28.Juni 1977zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
Nebenschlußleuchtenfür Kraftfahrzeugeund Kraftfahrzeuganhänger(ABl.Nr. L 220 vom 29.8. 1977,S. 60), berichtigtin
ABI.Nr. L 284vom10.10.1978,S. 11undgeändertdurch:
- 179 H: Akte über die Beitrittsbedingungenund die AnpassungenderVerträge — Beitrittder RepublikGriechenland

(ABI.Nr. L291vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 389 L 0518: Richtlinie 89/518/EWG der Kommission vom 1. August 1989 (ABl. Nr. L 265 vom 12. 9. 1989, S. 24).
In AnhangIl wirdNummer4.2wiefolgtergänzt:
„12 für Österreich, 17 für Finnland, 16 für Norwegen, 5 für Schweden“.

3771.0539:Richtlinie77/539/EWGdesRatesvom28.Juni 1977zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
Rückfahrscheinwerferfür Kraftfahrzeugeund Kraftfahrzeuganhänger(ABl.Nr. L 220 vom 29. 8. 1977,S. 72), berichtigtin
ABI. Nr. L 284vom10.10.1978,S. 12undgeändertdurch:
- 179H: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittder RepublikGriechenland(ABl.

Nr. L291 vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenunddie Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
In AnhangIl wirdNummer4.2wiefolgtergänzt:
„12 für Österreich, 17 für Finnland, 16 für Norwegen, 5 für Schweden“.

377L 0540:Richtlinie77/540/EWGdesRatesvom28.Juni 1977zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
ParkleuchtenfürKraftfahrzeuge(ABl.Nr. L 220vom29.8. 1977,S. 83),berichtigtinABl. Nr. L 284vom10.10.1978,S. 12und
geändertdurch:
- 179 H: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge— Beitrittder RepublikGriechenland

(ABl.Nr. L291 vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23). -
In AnhangVI wirdNummer4.2wiefolgtergänzt:
„12fürÖsterreich,17für Finnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden“.
3770541: Richtlinie77/541/EWGdesRatesvom28.Juni 1977zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
SicherheitsgurteundHaltesystemefürKraftfahrzeuge(ABl.Nr. L 220vom29.8. 1977,S. 95),geändertdurch:
- 179 H: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge— Beitrittder RepublikGriechenland

(ABl.Nr. L 291vom19.11.1979,S. 17)
- 381L 0576:Richtlinie81/576/EWGdes Ratesvom20. Juli 1981(ABl.Nr. L 209vom29. 7. 1981,S. 32)
- 38210319: Richtlinie82/31Y/EWGderKommissionvom2. April 1982(ABl.Nr. L 139vom19.5. 1982,S. 17)
— 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenunddie Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 390L 0628:Richtlinie90/628/EWGderKommissionvom30.Oktober1990(ABl.Nr. L 341vom6. 12.1990,S. 1).
In AnhangIll wirdNummer1.1.1wiefolgtergänzt:
„12fürÖsterreich,17für Finnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden“.

378L 0932:Richtlinie78/93/EWG desRatesvom16.Oktober1978zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaaten
über Kopfstützenfür Sitze von Kraftfahrzeugen(ABl.Nr. L325 vom 20. 11. 1978,S. 1), berichtigtin ABl. Nr. L329 vom
25. 11.1982,S. 31 undgeändertdurch:
- 179 H: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge— Beitrittder RepublikGriechenland

(ABI.Nr.L291vom19.11.1979,S.17)
- 185 |: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienundder

PortugiesischenRepublikzu denEuropäischenGemeinschaften(ABl.Nr. L 302vom15. 11.1985,S. 23).
In AnhangVI wirdNummer1.1.1wiefolgtergänzt:
„12fürÖsterreich,17für Finnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden“.



1.

378L 1015:Richtlinie78/1015/EWGdes Ratesvom23. November1978zur Angleichungder RechtsvorschriftenderMitglied-
staatenüberden zulässigenGeräuschpegelunddie Auspuffanlagevon Krafträdern(ABl.Nr. L 349vom13. 12.1978,S. 21),
geändertdurch:

179 H: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge— Beitrittder RepublikGriechenland
(ABI.Nr.L291vom19.11.1979,S. 17)

- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—BeitrittdesKönigreichs Spanienundder
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)

- 38710056: Richtlinie87/56/EWGdes Ratesvom18.Dezember1986(ABl.Nr. L 24vom27. t. 1987,S. 42)
- 389 L 0235: Richtlinie 89/235/EWG des Rates vom 13. März 1989 (ABl. Nr. L 98 vom 11. 4. 1989, S. 1).
a) Artikel2 wirddurchfolgendeGedankenstricheergänzt: .

- „Typengenehmigung”nachösterreichischemRecht,
- „tyyppihyväksyntä“/.typgodkännande“nachfinnischemRecht,
- „typegodkjenning“nachnorwegischemRecht,
- „typgodkännande“nachschwedischemRecht.

b) In AnhangII wirdNummer3.1.3wiefolgtergänzt:
„12fürÖsterreich,17fürFinnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden“.

380L 0780:Richtlinie80/780/EWGdesRatesvom22.Juli 1980zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
dieRückspiegelvonZweiradmotorfahrzeugenmitoderohneBeiwagenundihrenAnbauandieseFahrzeuge(ABl.Nr.L 229vom
30.8. 1980,S. 49),geändertdurch:
- 380 L 1272:Richttinie80/1272/EWGdes Ratesvom22. Dezember1980(ABl.Nr. L 375vom31. 12.1980,S. 73)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenunddie Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15. 11.1985,S. 23).
Artikel8 wirddurchfolgendeGedankenstricheergänzt:
- „Typengenehmigung“nachösterreichischemRecht,
- „tyyppihyväksyntä“/,typgodkännande“nachfinnischemRecht,
- „typegodkjenning“nachnorwegischemRecht,
- „typgodkännande“nachschwedischemRecht.
388L 0077:Richtlinie88/77/EWGdesRatesvom3. Dezember1987zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaaten
überMaßnahmengegendie EmissiongasförmigerSchadstoffeaus DieselmotorenzumAntriebvon Fahrzeugen(ABl.Nr. L 36
vom9. 2. 1988,S. 33),geändertdurch:
- 391L 542:Richtlinie92/542/EWGdes Ratesvom1.Oktober1991(ABl.Nr. L 295vom25. 10.1991,S. 1).
In AnhangI!wirdNummer5.1.3wiefolgtergänzt:
„12fürÖsterreich,17fürFinnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden“.
391L 0226:Richtlinie91/226/EWGdesRatesvom27.März1991zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
SpritzschutzsystemeanbestimmtenKlassenvonKraftfahrzeugenundKraftfahrzeuganhängem(ABi.Nr. L 103vom23.4. 1991,
S.5)
InAnhangIl wirdNummer3.4.1wiefolgtergänzt:
„12fürÖsterreich,17fürFinnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden“.
392L 0022:Richtlinie92/22/EWGdesRatesvom31.März1992überSicherheitsscheibenundWerkstoffefürWindschutzscheiben
in KraftfahrzeugenundKraftfahrzeuganhängern(ABl.Nr. L 129vom14.5. 1992,S. 11).
InAnhangIlwirddieFußnotezuNummer4.4.1wiefolgtergänzt:
„12fürÖsterreich,17fürFinnland,i6 fürNorwegen,5 fürSchweden“.
392L 0023:Richtlinie92/237EWGdes Ratesvom31.März1992überReifenvonKraftfahrzeugenundKraftfahrzeuganhängern
undüberihreMontage(ABl.Nr. L 129vom14.5. 1992,S. 95)
InAnhang|wirdNummer4.2wiefolgtergänzt:
„12fürÖsterreich,17fürFinnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden“.
392 L 0061:Richtlinie92/61/EWGdes Rates vom 30. Juni 1992überdie Betriebserlaubnisfür zweirädrigeund dreirädrige
Kraftfahrzeuge(ABl.Nr. L 225vom10.8. 1992,S. 72)
InAnhangV wirdNummer1.1wiefolgtergänzt:
„12fürÖsterreich,17fürFinnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden".

ll. Land-undforstwirtschaftlicheZugmaschinen
37410150:Richtlinie74/150/EWGdesRatesvom4. März 1974zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
dieBetriebserlaubnisfürland-oderforstwirtschaftlicheZugmaschinenaufRädem(ABl.Nr.L 84vom28.3. 1974,S. 10),geändert
durch:
- 379L 0694:Richtlinie7Y694/EWGdesRatesvom24.Juli 1979(ABl.Nr. L 205vom13.8. 1979,S. 17)
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- 179 H: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittder RepublikGriechenland(ABi.
Nr. L291 vom19.11.1979,S. 17)

- 382L 0890:Richtlinie82/890/EWGdes Ratesvom17.Dezember1982(ABl.Nr. L 378vom31. 12. 1982,S. 45)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 3881 0297:Richtlinie88/297/EWGdes Ratesvom3. Mai 1988(ABl.Nr. L 126vom20. 5. 1988,S. 52).

Artikel 2 a wirddurchfolgendeGedankenstricheergänzt:
— „Typengenehmigung“nachösterreichischemRecht,
- „tyyppihyväksyntä“/,typgodkännande“nachfinnischemRecht,
- „typegodkjenning“nachnorwegischemRecht,
- „typgodkännande“nachschwedischemRecht.

. 37710536:Richtlinie77/536/EWGdesRatesvom28.Juni 1977zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
Umsturzschutzvorrichtungen für land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern (ABl. Nr. L220 vom 29. 8. 1977, S. 1),
geändertdurch:
- 179 H: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittder RepublikGriechenland

(ABI.Nr. L291 vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.'Nr.L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 389 L 0680: Richtlinie 89/680/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 (ABl. Nr. L 398 vom 30. 12. 1989, S. 26).

AnhangVI wirdwie folgtergänzt:
„12 für Österreich, 17 für Finnland, 16 für Norwegen, 5 für Schweden“.

. 378L 0764:Richtlinie78/764/EWGdesRatesvom25.Juli 1978zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
den Führersitzvon land-oderforstwirtschaftlichenZugmaschinenauf Rädem(ABI.Nr. L 225vom18.9. 1978,S. 1), geändert
durch:

- 179 H: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge— Beitrittder RepublikGriechenland
(ABI.Nr. L291 vom19.11.1979,S. 17)

- 382L 0890:Richtlinie82/890/EWGdes Ratesvom17.Dezember1982(ABl.Nr. L 378vom31. 12.1982,S. 45)
- 383L 0190:Richtlinie83/190/EWGderKommissionvom28.März 1983(ABl.Nr. L 109vom26.4. 1983,S. 13)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L302 vom15.11.1985,S. 23)
- 388L 0465:Richtlinie88/465/EWGderKommissionvom30. Juni 1988(ABl.Nr. L 228vom17.8. 1988,S. 31).

In AnhangIl wirdNummer3.5.2.1wiefolgtergänzt:
„12fürÖsterreich,17für Finnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden“.

. 379L 0622:Richtlinie79622/EWGdesRatesvom25.Juni 1979zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
Umsturzschutzvorrichtungenfür land-oderforstwirtschaftlicheZugmaschinenauf Rädern(ABl.Nr. L 179vom17.7. 1979,S. 1), _
geändertdurch:
- 382L 0953:Richtlinie82/953/EWGderKommissionvom15.Dezember1982(ABi.Nr. L 386vom31. 12.1982,S. 31)
- 185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 388L 0413:Richtlinie88/413/EWGderKommissionvom22. Juni 1988(ABl.Nr. L 200vom26.7. 1988,S. 32).

AnhangVI wirdwiefolgtergänzt:
„12fürÖsterreich,17für Finnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden“.

. 386L 0298:Richtlinie86/298/EWGdesRatesvom26.Mai 1986überhintenangebrachteUmsturzschutzvorrichtungenanland-und
torstwirtschaftlichenSchmalspurzugmaschinenauf Rädern(ABl.Nr. L 186vom8. 7. 1986,S. 26),geändertdurch:
- 389L 0682:Richtlinie89/682/EWGdesRatesvom21.Dezember1989(ABl.Nr. L 398vom30. 12.1989,S. 29).
AnhangVI wirdwiefolgtergänzt:
„12fürÖsterreich,17für Finnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden“.

. 387L 0402:Richtlinie87/402/EWGdesRatesvom25.Juni 1987übervordemFührersitzangebrachteUmsturzschutzvorrichtungen
an land-undforstwirtschaftlichenSchmalspurzugmaschinenaufRädern(ABl.Nr. L 220vom8. 8. 1987,S. 1),geändertdurch:
- 389L 0681:Richtlinie89/681/EWGdes Ratesvom21.Dezember1989(ABl.Nr. L 398vom30. 12. 1989,S. 27).
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AnhangVil wirdwiefolgtergänzt:
„12fürÖsterreich,17für Finnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden“.

7. 388L 0173:Richtlinie89/173/EWGdesRatesvom21.Dezember1988zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaaten
überbestimmteBauteileundMerkmalevon land-oderforstwirtschaftlichenZugmaschinenauf Rädern(ABl.Nr. L 67 vom10.3.
1989,S. 1)
a) In AnhangIll A wirddieBezugnahmeaufNummer.5.4.1wiefolgtergänzt:

„12fürÖsterreich,17fürFinnland,16fürNorwegen,5fürSchweden“.
b) InAnhangV wirdunterNummer2.1.3derTextinKlammerwiefolgtergänzt:

„12fürÖsterreich,17fürFinnland,16fürNorwegen,5 fürSchweden“.

Ill. HebezeugundFördergeräte
384L 0528:Richtlinie84/5528/EWGdesRatesvom17.September1984zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaaten
übergemeinsameVorschriftenfürHebezeugeundFördergeräte(ABl.Nr. L 300vom19.11.1984,S. 72),geändertdurch:

- 185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanien und der
PortugiesischenRepublik(ABl. Nr.L 302vom15. 11.1985,S. 23)

- 388L 0665:Richtlinie88/665/EWGdes Ratesvom21.Dezember1988(ABl.Nr. L 382vom31. 12.1988,S. 42).

In AnhangI wirdunterNummer3 derText in Klammernwiefolgtergänzt:
„A fürÖsterreich,N fürNorwegen,S fürSchweden,FI für Finnland“.

IV. Haushaltsgeräte
- 3790531: Richtlinie79/531/EWGdesRatesvom14.Mai1979überdieAnwendungderRichtlinie79/530/EWGzurUnterrichtungüber
den EnergieverbrauchvonHaushaltsgerätendurchEtikettierungauf elektrischenBacköfen(ABl.Nr. L 145vom13.6. 1979,S. 7),
geändertdurch:

- 185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanien und der
. PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).

a) AnhangI wirdwiefolgtgeändert:
i) FolgendeBegriffewerdenin Nummer3.1.1.hinzugefügt:

„sähköuuni,finnisch(FI)
- elektriskstekeovn,norwegisch(N)
elektriskugn,schwedisch(S)“.

ü) FolgendeAngabenwerdenin Nummer3.1.3.hinzugefügt:
„käyttötilavuus(FI)
nyttevolum(N)
nyttevolym(S)".

ii) FolgendeAngabenwerdenin Nummer3.1.5.1.hinzugefügt:
„Esilämmityskulutus200°C:een(Fl)
Energiforbrukvedoppvanmingtil200°C (N)
Energiförbrukningviduppvärmningtill200°C (S)“
„Vakiokulutus(yhdentunninaikana200°C:ssa)(Fl)
EnergiforbrukforA opprettholdeen bestemttemperatur(entimepä200°C) (N)
Energiförbrukningförattupprätthälla200°C i en timme(S)*
„Kokonaiskulutus(FI)
Totalt(N)
Totalt(S)“.

iv) FolgendeAngabenwerdenin Nummer3.1.5.3.hinzugefügt:
„Puhdistusvaiheenkulutus(FI)
Energiforbrukforen renseprosess(N)
Energiförbrukningviden rengöringsprocess(S).
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Anhang Il(j)
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V. BaumaschinenundBaugeräte
1. 386L 0295:Richtlinie86/295/EWGdesRatesvom26.Mai 1986zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber

Überrollschutzaufbauten(ROPS) bestimmterBaumaschinen(ABl.Nr.L 186vom8. 7. 1986,S. 1)
In AnhangIV wirdderTextin Klammernwiefolgtergänzt:
„AfürÖsterreich,N fürNorwegen,S fürSchweden,FI für Finnland“.

2. 386L 0296:Richtlinie86/296/EWGdesRatesvom26.Mai 1986zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
SchutzaufbautengegenherabfallendeGegenstände(FOPS) bestimmterBaumaschinen(ABl.Nr. L 186vom8. 7. 1986,S. 10)
In AnhangIV wirdimerstenGedankenstrichderTextin Klammernwiefolgtergänzt:
„AfürÖsterreich,N fürNorwegen,S fürSchweden,FI für Finnland“.

VI. Druckgefäße
376L 0767:Richtlinie76/767/EWGdes Ratesvom27. Juli 1976zur Angleichungder RechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
gemeinsameVorschriftenfürDruckbehältersowieüberVerfahrenzuderenPrüfung(ABl.Nr.L 262vom27.9. 1976,S. 153),geändert
durch:
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABi.Nr. L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanien und der

PortugiesischenRepublik(ABi.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 388L 0665:Richtlinie88/665/EWGdes Ratesvom21.Dezember1988(ABl.Nr. L 382vom31. 12.1988,S. 42).
In AnhangI Nummer3.1ersterGedankenstrichundinAnhangIl Nummer3.1.1.1.1wirdderTextin Klammernwiefolgtergänzt:
„A für Österreich, N für Norwegen, S für Schweden, FI für Finnland“.

VII. Meßgeräte
1. 371 L 0316:Richtlinie71/316/EWGdes Rates vom26. Juli 1971zur Angleichungder Rechtsvorschriftender Mitgliedstaaten

betreffendgemeinsameVorschriftenüberMeßgerätesowieüberMeß- undPrüfverfahren(ABl.Nr. L 202vom6. 9. 1971,S. 1),
geändertdurch:
- 172B: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsund

desVereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr.L 73vom27.3.1972,S. 14)
- 372 0427:Richtlinie72/427/EWGdes Ratesvom19.Dezember1972(ABl.Nr. L 291vom28. 12.1972,S. 156)
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 383L 0575:Richtlinie84/575/EWGdes Ratesvom26.Oktober1983(ABl.Nr. L 332vom28. 11.1983,S. 43)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
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- 387L 0354:Richtlinie87/354/EWGdes Ratesvom25. Juni 1987(ABl.Nr.L 192vom11.7. 1987,S. 43)
- 388L 0665:Richtlinie88/665/EWGdes Ratesvom21.Dezember1988(ABl.Nr. L 382vom31. 12.1988,S. 42).
a) In AnhangI Nummer3.1 ersterGedankenstrichund in AnhangIl Nummer3.1.1.1(a)ersterGedankenstrichwirdder Text in

Klammernwiefolgtergänzt:
„AfürÖsterreich,N fürNorwegen,S fürSchweden,FI für Finnland“.

b) In dieZeichnungen,aufdie in AnhangII Nummer3.2.1des AnhangsIl Bezuggenommenwird,sinddie Buchstabenfürdie
ZeichenA, N, S, Fi einzufügen.

37110347: Richtlinie71/347/EWGdes Ratesvom12.Oktober1971zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaaten
überdieMessungderSchüttdichtevonGetreide(ABl.Nr. L 239vom25. 10.1971,S. 1),geändertdurch:
- 172B: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsund

desVereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3. 1972,S. 14)
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge-BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.1291

vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABi.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
In Artikel1a)wirdderTextin Klammernwiefolgtergänzt:
„EY hehtolitrapaino“
„EF hektolitervekt“
„EG hektolitervikt“.
371L 0348:Richtlinie71/348/EWGdes Ratesvom12.Oktober1971zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaaten
überZusatzeinrichtungenzu Zählernfür Flüssigkeiten(außerWasser)(ABl.Nr.L 239vom25.10.1971,S. 9), geändertdurch:
- 172B:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsund

desVereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3. 1972,S. 14)
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
KapitelIV desAnhangswirdamEndedesAbschnitts4.8.1wiefolgtergänzt:
„10Groschen (Österreich)
10penniä/10penni (Finnland)
10are (Norwegen)
10öre (Schweden).

Vill. Textilien

172B:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsunddes
VereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3. 1972,S. 14)
179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr. L 291
vom19.11.1979,S. 17)
383L 0623:Richtlinie83/623/EWGdes Ratesvom25.November1983(ABl.Nr. L 353vom15.12.1983,S. 8)
185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanien und der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
387L 0140:Richtlinie87/140/EWGderKommissionvom6. Februar1987(ABl.Nr. L 56vom26.2. 1987,S. 24).

ren ull
kamull“.

IX. Lebensmittel

überbestimmteSorteneingedickterMilchundTrockenmilchfürdiemenschlicheErnährung(ABl.Nr.L 24vom30. 1.1976,S. 49),
geändertdurch:
- 378L 0630:Richtlinie78/630/EWGdes Ratesvom19.Juni 1978(ABl.Nr. L 206vom29. 7. 1978,S. 12)
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.1291

vom19.11.1979,S. 17)
- 383L 0635:Richtlinie83/635/EWGdes Ratesvom13.Dezember1983(ABl.Nr. L 357vom21. 12.1983,S. 37)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
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Artikel3 Absatz2 c wirdwie folgtergänzt:
„C)„Iiadepulver‘in Dänemark,„Rahmpulver‘und „Sahnepulver“in Deutschlandund Österreich,„gräddpulver“in Schweden,

„kermajauhe/gräddpulver“in Finnlandund„flatepulver“in Norwegenzur Bezeichnungdes unterNummer2 Buchstabed des
AnhangsbeschriebenenErzeugnisses.“

2. 37910112:Richtlinie79/112/EWGdesRatesvom18.Dezember1978zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaaten
überdieEtikettierungundAufmachungvonLebensmittelnsowiedieWerbunghierfür(ABl.Nr.L 33vom8.2. 1979,S. 1),geändert
durch:
- 179: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge-BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 385L 0007:Richtlinie85/7/EWGdes Ratesvom19.Dezember1984 (ABl.Nr. L 2 vom3. 1. 1985,S. 22)
- 386 L 0197: Richtlinie 86/197/EWG des Rates vom 26. Mai 1986 (ABl. Nr. L 144 vom 29. 5. 1986, S. 38)
- 389L 0395:Richtlinie89/395/EWGdes Ratesvom14.Juni 1989(ABl.Nr. L 186vom30.6. 1989,S. 17)
- 391L 0072:Richtlinie91/72/EWGderKommissionvom16.Januar 1991(ABl.Nr. L 42 vom15.2. 1991,S. 27).
a) Artikel5 Absatz3 wirdwie folgtergänzt:

„—in finnischerSprache:
„säteilytetty,käsiteltyionisoivallasäteilyliä*

—in norwegischerSprache:
„bestrält,behandletmedioniserendesträling“

- in schwedischerSprache:
„besträlad,behandiadmedjoniserandesträlning“.*

b) In Artikel9 Absatz6 entsprichtdie Position2206 im HarmonisiertenSystemden KN-Kodes 220600 91, 220600 93 und
22060099.

c) Artikel9 a Absatz2 istwiefolgtzu ergänzen:
„= in finnischerSprache:

„viimeinenkäyttöajankohta“
- in norwegischerSprache:
„sisteforbruksdag“

- in schwedischerSprache:
„sistaförbrukningsdag“.“

d) In Artikel10a entsprichtdiePosition2204imHarmonisiertenSystemdenGZT-Positionen2204und2205.

3. 380L 0590:Richtlinie80/590/EWGderKommissionvom9. Juni 1980zur Festlegungdes SymbolsfürMaterialienundGegen-
stände,die dazubestimmtsind,mitLebensmittelnin Berührungzu kommen(ABl. Nr. L 151vom19.6. 1980,S. 21),geändert
durch:
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
a) DerTiteldes Anhangswirdwiefolgtergänzt:

„Lite“
„Vedlegg“
„Bilaga“.

b) DerTextimAnhangwirdwiefolgtergänzt:
„Tunnus“.

4. 38910108:Richtlinie89/108/EWGdesRatesvom21.Dezember1988zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaaten
übertiefgefroreneLebensmittel(ABl.Nr. L 40vom11.2. 1989,S. 34)
Artikel8 Absatz1 Buchstabea wirdwiefolgtergänzt:
„Finnisch: „pakastettu*
Norwegisch: „dypfryst“
Schwedisch: „gjupfryst“.“

5. 391L 0321:Richtlinie91/321/EWGderKommissionvom14.Mai 1991überSäuglingsnahrungundFolgenahrung(ABl.Nr.L 175
vom4.7. 1991,S. 35)
a) Artikel7 Absatz1 Unterabsatz1 wirdnachdenWorten„Förmulaparalactentes“und„Förmulade transigäo”durchfolgende

Gedankenstricheergänzt:
- in finnischerSprache:

„Äidinmaidonkorvike“und„Vierotusvalmiste*
- innorwegischerSprache:

„Morsmelkerstatning“und„Tilskuddsblanding“
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- in schwedischerSprache:
„Modersmjölksersättning“und„Tillskottsnäring“.

b) Artikel7 Absatz 1 Unterabsatz2 wird nach den Worten„Leitepara lactentes“und „Leitede transigäo“durch folgende
Gedankenstricheergänzt: :

- in finnischerSprache:
„Maitopohjainenäidinmaidonkorvike“und„Maitopohjainenvierotusvalmiste“

- in norwegischerSprache:
„Morsmelkerstatningutelukkendebasertpämelk“und„Tilskuddsblandingutelukkendebasertpämelk“

- in schwedischerSprache:
„Modersmjölksersättninguteslutandebaseradpämjölk“und„Tillskottsnäringuteslutandebaseradpämjölk“.

393 L 0077: Richtlinie93/77/EWGdes Rats vom 21. September1993 für Fruchtsäfteund einige gleichartigeErzeugnisse
(ABl.Nr. L 244vom30.9. 1993,S. 23)
Artikel3 Absatz2 wirdwiefolgtergänzt:
„f) „must“,inVerbindungmitderAngabederverwendetenFruchtinschwedischerSprachefürFruchtsäfte;inNorwegen„eplemost“

fürApfelsaftohnezugesetzteZuckerarten.
9) „täysmehu“,in Verbindungmitder Angabeder verwendetenFruchtin finnischerSprachefür Fruchsäfteohne zugesetztes

Wasser,ohnezugesetzteZuckerarten,außerzurKorrekturderSüßigkeit(Höchstmenge15g/kg),undohneandereZutaten.
h) „tuoremehu“,in VerbindungmitderAngabeder verwendetenFruchtin finnischerSprachefür Fruchtsäfteohnezugesetztes

Wasser,ohnezugesetzteZuckerartenoderanderenZutatenundohneWärmebehandlung.
i) „mehu“,inVerbindungmitderAngabederverwendetenFruchtin finnischerSprachefür FruchtsäftemitzugesetztemWasser

undmitzugesetztenZuckerartensowieeinemSaftgehaltvonmindestens35GHT.“

X. Düngemittel

a=

b=

179H: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr. L 291
vom19.11.1979,S. 17)
185 1:Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanien und der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
388L 0183:Richtlinie88/183/EWGdes Ratesvom22.März1988(ABl.Nr. L 83vom29.3. 1988,S. 33)
389 L 0284:Richtlinie89/284/EWGdes Rates vom 13. April 1989zur Ergänzungund Änderungder Richtlinie76/116/EWG
hinsichtlichKalzium,Magnesium,NatriumundSchwefelin Düngemitteln(ABl.Nr. L 111vom22.4. 1989,S. 34)
389L 0530:Richtlinie89/530/EWGdesRatesvom18.September1989zurErgänzungundÄnderungderRichtlinie76/116/EWGin
Bezugauf die SpurennährstoffeBor, Kobald,Kupfer,Eisen,Mangan,MolybdänundZink in Düngemitteln(ABl. Nr. L 281vom
30.9. 1989,S. 116).
In AnhangI, KapitelA II ist in Nummer1 Spalte6 dritterAbsatzderText in Klammernwiefolgtzu ergänzen:
„Österreich,Finnland,Norwegen,Schweden“.
In AnhangI, KapitelB 1,2 und4 ist inderSpalte9 Nummer3 derText in Klammernnach(6b)wie folgtzu ergänzen:
„Österreich,Finnland,Norwegen,Schweden“.

XI. AllgemeineBestimmungenaufdemGebiet
dertechnischenHandelshemmnisse

technischenVorschriften(ABl.Nr. L 109vom26.4. 1983,S. 8), geändertdurch:
185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)

- 388L 0182:Richtlinie88/182/EWGdes Ratesvom22.März1988(ABI.Nr. L 81vom26. 3. 1988,S. 75)
= 392L 0400:Entscheidung92/400/EWGderKommissionvom15.Juli 1992(ABl.Nr. L 221vom6. 8. 1992,S. 55).
a) Artikel1 Nummer7 erhältfolgendeFassung:

nT. ade Erzeugnisse,die gewerblichhergestelltwerden,und landwirtschaftlicheErzeugnisse,einschließlichFisch-
rodukte.

b) Die ListeI desAnhangswirdwiefolgtergänzt:
„ON(Österreich)
ÖsterreichischesNormungsinstitut
Heinestraße38
A-1020 Wien
ÖVE(Österreich)
Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Eschenbachgasse9
A-1010Wien
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SFS (Finnland)
SuomenStandardisoimisliittoSFS r.y.
PL 116
FIN-00241Helsinki
SESKO(Finnland)
SuomenSähköteknillinenStandardisoimisyhdistysSeskor.y.
Särkiniementie3
FIN-00210Helsinki
NSF (Norwegen)
NorgesStandardiseringsforbund
Pb 7020Homansbyen
N-0306Oslo
NEK (Norwegen)
NorskElektrotekniskKomite
Pb280Skayen
N-0212Oslo
SIS (Schweden)
Standardiseringskommissioneni Sverige
Box3295
S-10366 Stockholm
SEK (Schweden)
SvenskaElektriskaKommissionen
Box 1284
S-16428Kista“.

2. 393 R 0339:Verordnung(EWG) Nr. 339/93des Ratesvom8. Februar1993überdie Kontrolleder Übereinstimmungvon aus
DrittländerneingeführtenErzeugnissenmitdengeltendenProduktsicherheitsvorschriften(ABl. Nr. L 40 vom17.2. 1993,S. 1),
geändertdurch:
- 393D 0583:EntscheidungderKommissionvom28.Juli 1993(ABl.Nr. L 279vom12.11.1993,S. 39).
a) In Artikel6 Absatz1werdenfolgendeGedankenstricheangefügt:

„= „Vaarallinentuote—ei saa laskeavapaaseenliikkeeseen.Asetus(ETY) n:o339/93“,
—„Farligprodukt- ikkegodkjentfor friomsetning.Forordning(EOF) nr.339/93“,
- „Farligprodukt—ejgodkändförfriomsättning.Förordning(EEG)nr339/93*.“

b) In Artikel6 Absatz1werdenfolgendeGedankenstricheangefügt:
„- Tuoteei vaatimustenmukainen—ei saa laskeavapaaseenliikkeeseen.Asetus(ETY) n:o339/93“,
—„Ikkesamsvarendeprodukt—ikkegodkjentfor fri omsetning.Forordning(EOF) nr.339/93“,
—„Ickeöverensstammandeprodukt—ej godkändför friomsättning.Förordning(EEG) nr339/93".“

XII. HandelundVertrieb
381D 0428:Beschluß81/428/EWGderKommissionvom20.Mai 1981zur EinsetzungeinesAusschussesfürHandelundVertrieb
(ABI.Nr. L 165vom23.6. 1981,S. 24),geändertdurch:
- 185I: Akteüberdie BeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge—KönigreichSpanienundPortugiesischeRepublik

(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 17).
a) InArtikel3

— Absatz1wird„50“durch„68“ersetzt;
— Absatz2wird„26“durch„36“ersetzt.

b) In Artikel7 Absatz1wird„zwölf“durch„sechzehn“ersetzt.

D. GegenseitigeAnerkennungberuflicherQualifikationen

1.AllgemeinesSystem
392L 0051:Richtlinie93/51/EWGdes Ratesvom18.Juni 1992übereinezweiteallgemeineRegelungzurAnerkennungberuflicher
Befähigungsnachweisein ErgänzungzurRichtlinie89/48/EWG(ABl.Nr. L 209vom24.7. 1992,S. 25)
AnhangC „VerzeichnisderbesondersstrukturiertenAusbildungsgängegemäßArtikel1 Buchstabea zweiterGedankenstrichZifferü*
wirdwiefolgtergänzt:
a) UnterderÜberschrift„1.ParamedizinischerundsozialpädagogischerBereich“wirdfolgenderWortlauteingefügt:

„InÖsterreich
dieBildungundAusbildung,diezufolgendenBerufenführt:
—Kontaktlinsenoptiker,
- Fußpfleger,
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—Hörgeräteakustiker,
—Drogist.
DiebetreffendenBildungs-undAusbildungsgängehabeneineGesamtdauervonmindestensvierzehnJahren undumfasseneine
mindestensfünfjährigeAusbildungim RahmeneinerstrukturiertenAusbildung,die in einemindestensdreijährigeLehre—dazu
gehörteineAusbildung,diezumTeil imUnternehmenundzumTeil ineinerberufsbildendenEinrichtungerworbenwird—undeine
beruflichePraxisundAusbildungunterteiltist unddurcheinePrüfungüberdenBerufabgeschlossenwird,welchedas Rechtzur
Berufsausübungundzur Lehrlingsausbildungverleiht.
—Masseur.
DerbetreffendeBildungs-undAusbildungsganghateineGesamtdauervonvierzehnJahrenundumfaßteinemindestensfünfjährige
AusbildungimRahmeneinerstrukturiertenAusbildung,dieineinezweijährigeLehre,einezweijährigeBerufspraxisund-ausbildung
undeineneinjährigenBerufslehrgangunterteiltistunddurcheinePrüfungüberdenBerufabgeschlossenwird,welchedasRechtzur
Berufsausübungundzur Lehrlingsausbildungverleiht.
—Kindergärtner/in,
- Erzieher.
DiebetreffendenBildungs-undAusbildungsgängehabeneineGesamtdauervon13Jahren undumfassenfünfJahre Berufsausbil-
dungineinerentsprechendenSchule,diemiteinerPrüfungabgeschlossenwird.“

UnterderÜberschrift„2.Meister(Bildungs-undAusbildungsgängezum„Meister“fürdienichtunterdie RichtliniendesAnhangsA
fallendenhandwerklichenTätigkeiten)“wirdfolgenderWortlauteingefügt:
„InÖsterreich
dieBildungundAusbildung,diezu folgendenBerufenführt:
- Bandagist,
—Miederwarenerzeuger,
— Optiker,
- Orthopädieschuhmacher,
—Orthopädietechniker,
—Zahntechniker,
- Gärtner.
DiebetreffendenBildungs-undAusbildungsgängehabeneineGesamtdauervonmindestensvierzehnJahren undumfasseneine
mindestensfünfjährigeAusbildungimRahmeneinerstrukturiertenAusbildung,die in einemindestensdreijährigeLehre—dazu
gehörteineAusbildung,diezumTeil imUnternehmenundzumTeil ineinerberufsbildendenEinrichtungerworbenwird—undeine
mindestenszweijährigeberuflichePraxisundAusbildungunterteiltistunddurcheineMeisterprüfungabgeschlossenwird,welche
dasRechtzur Berufsausübung,zur Lehrlingsausbildungundauf Führendes Titels„Meister“verleiht.
die BildungundAusbildung,diezu folgendenMeisterberufenaufdemGebietLand-undForstwirtschaftführt:
Meisterin derLandwirtschaft,
Meister in der ländlichen Hauswirtschaft,
MeisterimGartenbau,
MeisterimFeldgemüsebau,
MeisterimObstbauundinderObstverwertung,
MeisterimWeinbauundinderKellerwirtschaft,

—MeisterinderMolkereiundKäsewirtschaft,
—MeisterinderPferdewirtschaft,
—Meisterinder Fischereiwirtschaft,
MeisterinderGeflügelwirtschaft,
MeisterinderBienenwirtschaft,
Meister in der Forstwirtschaft,
Meisterinder Forstgarten-undForstpflegewirtschaft,
MeisterinderlandwirtschaftlichenLagerhaltung.

DiebetreffendenBildungs-undAusbildungsgängehabeneineGesamtdauervonmindestensfünfzehnJahren undumfasseneine
mindestenssechsjährigeAusbildungimRahmeneinerstrukturiertenAusbildung,die ineinemindestensdreijährigeLehre—dazu
gehörteine Ausbildung,die zumTeil im Betriebund zumTeil in einerberufsbildendenEinrichtungerworbenwird—und eine
dreijährigeberuflichePraxisunterteiltistunddurcheineMeisterprüfungabgeschlossenwird,weichedasRechtzurLehrlingsausbil-
dung und auf das Führen des Titels „Meister“verleiht.“
„In Norwegen
dieBildungundAusbildung,diezu folgendenBerufenführt:
- Landschaftsgärtner(„anleggsgartner“),
—Zahntechniker(„tanntekniker”).



c)

d)

e)

DieseKursehabeneineGesamtdauervonmindestensvierzehnJahren undumfasseneinemindestensfünfjährigeAusbildungim
RahmeneinerstrukturiertenAusbildung,die ineinemindestensdreijährigeLehre—dazugehörteineAusbildung,diezumTeil im
Unternehmenund zum Teil in einer berufsbildendenEinrichtungerworbenwird—und eine zweijährigeberuflichePraxis und
Ausbildungunterteiltist und durcheine Meisterprüfungüberden Handwerksberufabgeschlossenwird,welchedas Recht zur
LehrlingausbildungundaufFührendes Titels„Mester“verleiht.“

UnterderÜberschrift„3.Seeschiffahrt*,Untertitel„a)Schiffsführung“wirdfolgenderWortlauteingefügt:
„In Norwegen
die BildungundAusbildung,diezu folgendenBerufenführt:
—Hauptseemann/DeckoffizierKlasse 1 („skipsforer*),
—Hauptmaat/DeckoffizierKlasse2 („overstyrmann‘),
—Küstenskipper/DeckoffizierKlasse3 („kystskipper‘),
—Maat/Wachoffizier/DeckoffizierKlasse4 („styrmann“),
- Chefingenieuroffizier/IngenieuroffizierKlasse 1 („maskinsjef“),
—ZweiterIngenieuroffizier/IngenieuroffizierKlasse2 („1.maskinist“),
- Alleiningenieur/IngenieuroffizierKlasse3 („enemaskinist‘),
—Wachingenieur/IngenieursoffizierKlasse4 („maskinoffiser“).
DiebetreffendenBildungs-undAusbildungsgängeumfasseneineneunjährigePrimärstufe,gefolgtvoneinemdreijährigenGrund-
ausbildungskursundDienstzur See (zweieinhalbJahre für Ingenieroffiziere),ergänztdurch
- fürWachoffiziere:eineeinjährigeeinschlägigeBerufsausbildung
—fürdie übrigen:einezweijährigeeinschlägigeBerufsausbildung
undeinemzusätzlichenDienstzur See,wobeidieseBildungs-undAusbildungsgängenachder„InternationalSTCW Convention“
(InternationalConventionon Standardsof Training,CertificationandWatchkeepingforSeafarers,1978)anerkanntseinmüssen.
dieBildungundAusbildung,diezu denfolgendenBerufenführt:
—Elektro-Automationsoffizier/Schiffselektriker(„elektroautomasjonstekniker/skipselektriker“).
Die betreffendenBildungs-und Ausbildungsgängeumfasseneine neunjährigePrimärstufe,gefolgtvon einem zweijährigen
Grundausbildungskurs,ergänztdurch eine einjährigePraxiserfahrungund Dienst zur See und eine einjährigeeinschlägige
Berufsausbildung.“

NachdenEinträgen,unterderÜberschrift„3.Seeschiffahrt“,Untertitel„b)Hochseefischerei“wirdfolgenderUntertiteleingefügt:
„c) Bohrinselpersonal“
„In Norwegen
die BildungundAusbildung,diezu folgendenBerufenführt:
— Piattformmanager(„plattformsjef“),
-—Stabilitätsabteilungsmanager(,„stabilitetssjef“),
- Kontrollraumoperateur(„kontrollromoperator“),
- LeiterdertechnischenAbteilung(„teknisksjef“),
—Assistentdes LeitersdertechnischenAbteilung(„tekniskassistent‘).
Die betreffendenBildungs-und Ausbildungsgängeumfasseneine neunjährigePrimärstufe,gefolgtvon einemzweijährigen
Grundausbildungskurs,ergänztdurcheinenmindestenseinjährigenOffshore-Dienstund
—fürdenKontrollraumoperateureineeinjährigeeinschlägigeBerufsausbildung
- fürdieübrigeneinezweieinhalbjährigeeinschlägigeBerufsausbildung.“

UnterderÜberschrift„4.TechnischerBereich“wirdfolgenderWortlauteingefügt:
„InÖsterreich
dieBildungundAusbildung,diezu folgendenBerufenführt:
- Förster,
—TechnischesBüro,
- ÜberlassungvonArbeitskräften-Arbeitsleihe,
—Arbeitsvermittlung,
—Vermögensberater,
—Berufsdetektiv,
—Bewachungsgewerbe,
- Immobilienmakler,
— Immobilienverwalter,
- Werbeagentur,
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—Bauträger(Bauorganisator,Baubetreuer),
— Inkassoinstitut.
DiebetreffendenBildungs-undAusbildungsgängehabeneineGesamtdauervonmindestensfünfzehnJahren undumfasseneine
Pflichtschulzeit von acht Jahren, an die sich eine technische oder wirtschaftliche Sekundarschulausbildung mit einer Dauer von fünf
Jahrenanschließt,diedurcheinetechnischeoderwirtschaftlicheReifeprüfungabgeschlossenwird, ergänztdurcheinemindestens
zweijährigeberuflicheAusbildungundPraxis,diedurcheineberuflichePrüfungabgeschiossenwird.
—Beraterin Versicherungsangelegenheiten.
DerbetreffendeBildungs-undAusbildungsganghateineGesamtdauervon15Jahren undumfaßteinesechsjährigeAusbildungim
RahmeneinerstrukturiertenAusbildung,dieineinedreijährigeLehreundeinedreijährigeberuflichePraxisundAusbildungunterteilt
ist unddurcheinePrüfungabgeschlossenwird.
— PlanenderBaumeister,
—PlanenderZimmermeister.
DiebetreffendenBildungs-undAusbildungsgängehabeneineGesamtdauervonmindestensachtzehnJahren undumfasseneine
mindestensneunjährigeBerufsausbildung,die in eine vierjährigetechnischeSekundärschulausbildungund eine mindestens
fünfjährigeberuflicheAusbildungundPraxisunterteiltistunddurcheineberuflichePrüfungabgeschlossenwird,diedas Rechtzur
Berufsausübungund Lehrlingsausbildungverleiht,soweit die Ausbildungsich auf das Recht zum Planen von Bauten, zur
DurchführungvontechnischenBerechnungenundzumLeitenvonBauarbeitenbezieht(„Maria-Theresianisches-Privileg“).“

ii. Rechtsanwälte

179H: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge-Beitritt derRepublikGriechenland(ABi.Nr. L 291
vom19.11.1979,S. 17)
185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanien und der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr.L 302vom15.11.1985,S. 23).

„Österreich: „Rechtsanwalt“;
Finnland: „Asianajaja/Advokat";
Norwegen: „Advokat“;
Schweden: „Advokat“.“

Ill. MedizinischeundparamedizinischeBerufe
1.Ärzte

b)

„m)inÖsterreich
„DoktordergesamtenHeilkunde“,ausgestelltvondermedizinischenFakultäteinerUniversität,und„Diplomüberdiespezifische
Ausbildungin derAllgemeinmedizin“oder„Facharztdiplom“,ausgestelltvonderzuständigenBehörde;

n) in Finnland
„todistuslääketieteenlisensiaatintutkinnosta/bevisommedicinelicenciatexamen“(BescheinigungüberdenGraddesLizentiats
inMedizin),ausgestelltvondermedizinischenFakultäteinerHochschule,undBescheinigungüberdiepraktischeAusbildung,
ausgestelltvondenzuständigenGesundheitsbehörden;

0) in Norwegen
„bevisfor bestättcand.med.eksamen“(Diplomdes Grades cand.med.),Ausgestelltdurchdie medizinischeFakultäteiner
Hochschule,undeineBescheinigungüberpraktischeAusbildung,ausgestelltvondenzuständigenGesundheitsbehörden;

p) inSchweden
„läkarexamen“(medizinischerHochschulgrad),ausgestelltvondermedizinischenFakultäteinerHochschule,undeineBeschei-
nigungüberpraktischeAusbildung,ausgestelltvondernationalenGesundheitsbehörde.“

Artikel5 Absatz2 wirdwie folgtergänzt:
„inÖsterreich
„Facharztdiplom“,ausgestelltvonderzuständigenBehörde;
in Finnland
„todistuserikoistääkärintutkinnosta/betygöverspecialläkarexamen“(BescheinigungüberdieQualifikationalsFacharzt),ausgestellt
vondenzuständigenBehörden;
in Norwegen
„bevisfortillatelsetilAbenyttespesialisttittelen“(Bescheinigung,wonachdieBerufsbezeichnungeinesFacharztesgeführtwerden
darf),ausgestelltvondenzuständigenBehörden;
inSchweden
„bevisom specialistkompetenssom läkareutfärdatav Socialstyreisen‘(Bescheinigung,wonachdie Berufsbezeichnungeines
Facharztesgeführtwerdendarf),ausgestelltvondernationalenGesundheitsbehörde.“
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— Anästhesiologie:
„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Schweden:

- Chirurgie:
„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Schweden:

- Neurochirurgie:
„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Schweden:

- FrauenheilkundeundGeburtshilfe:
„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Schweden:

- InnereMedizin:
„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Schweden:

- Augenheilkunde:
„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Schweden:

— Hals-Nasen-Ohrenheilkunde:
„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Schweden:

- Kinderheilkunde:
„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Schweden:

- Lungen-undBronchialheilkunde:
„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Schweden:

- Urologie:
„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Schweden:

- Orthopädie:
„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Schweden:

— Pathologie:
„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Schweden:

— Neurologie:
„Österreich:
Finnland:

AnästhesiologieundIntensivmedizin
anestesiologia/anestesiologi
anestesiologi
anestesioch intensivvärd“

Chirurgie
kirurgia/kirurgi
generellkirurgi
kirurgi“

Neurochirurgie
neurokirurgia/neurokirurgi
nevrokirurgi
neurokirurgi“

FrauenheilkundeundGeburtshilfe
naistentauditja synnytykset/kvinnosjukdomarochförlossningar
todselshjelpog kvinnesykdommer
obstetrikoch gynekologi“

InnereMedizin
sisätaudit/inremedicin
indremedisin
internmedicin"

AugenheilkundeundOptometrie
silmätaudit/ögonsjukdomar
yesykdommer
ögonsjukdomar(oftalmologi)“

Hals-,Nasen-undOhrenkrankheiten
korva-,nenä-ja kurkkutaudit/öron-,näs-och strupsjukdomar
ore-nese-halssykdommer
öron-,näs-ochhalssjukdomar(oto-rhino-laryngologi)“

Kinder-undJugendheilkunde
lastentaudit/bamsjukdomar
barnesykdommer
barn-och ungdomsmedicin“

Lungenkrankheiten
keuhkosairaudet/lungsjukdomar
lungesykdommer
lungsjukdomar(pneumonologi)“

Urologie
urologia/urologi
urologi
urologi“

OrthopädieundOrthopädischeChirurgie
ortopediaja traumatologia/ortopedioch traumatologi
ortopediskkirurgi
ortopedi“

Pathologie
patologia/patologi
patologi
kliniskpatologi“

Neurologie
neurologia/neurologi



4)

Norwegen:
Schweden:
Psychiatrie:
„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Schweden:

KlinischeBiologie:
„Österreich:

„Finnland:
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nevrologi
neurologi“

Psychiatrie
psykiatria/psykiatri
psychiatri
psykiatri“

MedizinischeBiologie“

„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Schweden:
BiologischeChemie:
„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Schweden:
Immunologie:
„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Schweden:
PlastischeChirurgie:
„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Schweden:
Thoraxchirurgie:
„Finnland:
Norwegen:
Schweden:
Kinderchirurgie:
„Österreich
Finnland:
Norwegen:
Schweden:
Gefäßchirurgie:
„Norwegen:
Kardiologie:
„Finnland:
Norwegen:
Schweden:
Gastro-Enterologie:
„Finnland:
Norwegen:
Schweden:
Rheumatologie:
„Finnland:
Norwegen:
Schweden:

„Finnland:
Norwegen:
Schweden:
Endokrinologie:
„Finnland:
Norwegen:
Schweden:

HygieneundMikrobiologie
klüninenmikrobiologia/kliniskmikrobiologi
medisinskmikrobiologi
kliniskbakteriologi“

MedizinischeundChemischeLabordiagnostik
klininenkemia/kliniskkemi
kliniskkjemi
kliniskkemi“

Immunologie
immunologia/immunologi
immunologiog transfusjonsmedisin
kliniskimmunologi“

PlastischeChirurgie
plastikkakirurgia/plastikkirurgi
plastikkirurgi
plastikkirurgi“

thorax-ja verisuonikirurgiafthorax-och kärlkirurgi
thoraxkirurgi
thoraxkirurgi“

Kinderchirurgie
lastenkirurgia/barnkirurgi
bamekirurgi
bam-ochungdomskirurgi“

karkirurgi“

kardiologia/kardiologi
hjertesykdommer
kardiologi*

gastroenterologia/gastroenterologi
fordayelsessykdommer
medicinskgastro-enterologioch hepatologi“

reumatologia/reumatologi
revmatologi
reumatologi“

kliininenhematologia/kliniskhematologi
blodsykdommer
hematologi“

endokrinologia/endokrinologi
endokrinologi
endokrinologi“
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Physiotherapie:
„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Schweden:
DermatologieundVenerologie:
„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Schweden:
Radiologie:
„Norwegen:
Radiodiagnose:
„Österreich:
Diagnostik:
„Finnland:
Schweden:
Radiotherapie:
„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Schweden:

Kinder-undJugendpsychiatrie:
„Finnland:
Norwegen:
Schweden:
Geriatrie:
„Finnland:
Norwegen:
Schweden:
Nierenkrankheiten:
„Finnland:
Norwegen:
Schweden:
AnsteckendeKrankheiten:
„Finnland:
Norwegen:
Schweden:
„Communitymedicine":
„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Pharmakologie:
„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Schweden:
“Arbeitsmedizin“:
„Österreich:
Finnland:
Norwegen:
Schweden:
Allergologie:
„Finnland:
Schweden:
Gastro-enterologischeChirurgie:
„Finnland:
Norwegen:
Nuklearmedizin:
„Österreich:
Finnland:
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PhysikalischeMedizin
tysiatria/ffysiatri
fysikalskmedisinog rehabilitering
rehabiliteringsmediein“

Haut-undGeschlechtskrankheiten
iho-ja sukupuolitaudit/hud-och könssjukdomar
hudsykdommerog veneriskesykdommer
hud-ochkönssjukdomar“

radiologi“

MedizinischeRadiologie

radiologia/radiologi
medicinskradiologi“

Strahlentherapie-Radioonkologie
syöpätauditja sädehoito/cancersjukdomaroch radioterapi
onkologi
onkologi“

lastenpsykiatria/barnspsykiatri
barne- og ungdomspsykiatri
barn-och ungdomspsykiatri“

geriatria/geriatri
geriatri
geriatrik“

nefrologia/nefrologi
nyresykdommer
medicinskanjursjukdomar(nefrologi)“

infektiosairaudet/infektionssjukdomar
infeksjonssykdommer
infektionssjukdomar“

Sozialmedizin
terveydenhuolto/hälsovärd
samfunnsmedisin“

PharmakologieundToxikologie
kliininenfarmakologia/kliniskfarmakologi
kliniskfarmakologi
kliniskfarmakologi“

Arbeits-undBetriebsmedizin
työterveyshuolto/företagshälsovärd
arbeidsmedisin
yrkes-ochmiljömedicin“

allergologia/allergologi
allergisjukdomar“

gastroenterologia/gastroenterologi
gastroenterologiskkirurgi*

Nuklearmedizin
isotooppitutkimukset/isotopundersökningar“



e)

N
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- Zahn-,Mund-,Kiefer-undGesichtschirurgie(GrundausbildungdesArztesunddesZahnarztes):
„Finnland: leukakirurgia/käkkirurgi
Norwegen: kjevekirurgiogmunnhulesykdommer“

InArtikel9 Absatz1wirdfolgenderGedankenstricheingefügt:
„=fürÖsterreich,Finnland,NorwegenundSchwedenderZeitpunktdes Beitritts“.
In Artikel9 Absatz2 wirdfolgenderGedankenstricheingefügt:
„- fürÖsterreich,Finnland,NorwegenundSchwedenderZeitpunktdesBeitritts“.

2. Krankenpflegepersonal

a=

b=

a)

179H: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge-BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr. L 291
vom 19. 11. 1979, S. 17)
185 1:Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanien und der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
389L 0594:Richtlinie89/594/EWGdes Ratesvom30.Oktober1989(ABl.Nr. L 341vom23. 11. 1989,S. 19)
389L 0595:Richtlinie89/595/EWGdes Ratesvom30.Oktober1989(ABl.Nr. L 341vom23. 11.1989,S. 30)
390L 0658:Richtlinie90/658/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 73).
Artikel1Absatz2 wirdwiefolgtergänzt:
„inÖsterreich
„DiplomierteKrankenschwester/DiplomierterKrankenpfleger“;
in Finnland
„sairaanhoitaja/sjukskötare“;
in Norwegen
„offentliggodkjentsykepleier“;
in Schweden
„Sjuksköterska“.
Artikel3 wirdwiefolgtergänzt:
„M)inÖsterreich

„DiplominderallgemeinenKrankenpflege“,ausgestelltvonstaatlichanerkanntenKrankenpflegeschulen;
n) in Finnland

Diplom„sairaanhoitaja/sjukskötare“(Diplomin KrankenpflegeoderpolitechnischesDiplomin Krankenpflege),ausgestelltvon
einerFachschuleKrankenpflege;

0) inNorwegen .
„bevisforbestättsykepleiereksamen“(DiplominallgemeinerKrankenpflege)ausgestelltvoneinerFachschulefürKrankenpfle-
ge;

p) in Schweden
Diplom„sjuksköterska“(Hochschulzeugnisin Krankenpflege),ausgestelltvoneinerFachschulefürKrankenpflege.“

3. Zahnärzte
378L 0686:Richtlinie78/686/EWGdesRatesvom25.Juli 1978fürdiegegenseitigeAnerkennungderDiplome,Prüfungszeugnisse
und sonstigenBefähigungsnachweisedes Zahnarztesund für Maßnahmenzur Erleichterungder tatsächlichenAusübungdes
Niederlassungsrechtsunddes RechtsauffreienDienstieistungsverkehr(ABl.Nr. L 233vom24.8. 1978,S. 1),geändertdurch:
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 185 1:Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 389L 0594:Richtlinie89/594/EWGdes Ratesvom30.Oktober1989(ABl.Nr. L 341vom23. 11.1989,S. 19)
- 390L 0658:Richtlinie90/658/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 73).
i) Artikel1wirdwiefolgtergänzt:

„inÖsterreich:
Titel,denÖsterreichdenMitgliedstaatenundderKommissionbis spätestens31.Dezember1998mitteilt;
in Finnland:
hammaslääkäriftandläkare;



i)

in)

w

v

u)

in Norwegen:
tannlege;
in Schweden:
tandläkare.“
Artikel3 wirdwiefolgtergänzt:
„m)inÖsterreich
Titel, denÖsterreichdenMitgliedstaatenunddorKommissionbis spätestens31.Dezember1998mitteilt;

n) in
„todistushammaslääketieteenlisensiaatintutkinnosta/bevisomodontologilicentiatexamen“(Zeugnisüberdaszahnärztliche
Examen),ausgestelltvon der medizinischenFakultäteinerHochschule,sowieeine Bescheinigungüberein praktische
Ausbildung,ausgestelltvondernationalenGesundheitsbehörde;

0) in Norwegen
„bevisforbestättcand.odont.eksamen“(Diplomüberdie VerleihungdesGradscand.odont.),ausgesteiftvonderzahnmedizi-
nischenFakultäteinerUniversität;

p) inSchweden
„tandläkarexamen“(HochschulabschiußinZahnheilkunde),ausgestelltvonZahn-heilkundeinstituten,zusammenmiteiner
BescheinigungüberdenAbschlußeinerpraktischenAusbildung,ausgestelltvondernationalenGesundheitsbehörde.“

Die nachstehendgenanntenÜberschriftendesArtikels5 werdendurchfolgendeGedankenstricheergänzt:
1. Kieferorthopädie

„—in Finnland:
„todistuserikoishammaslääkärinoikeudestaoikomisholdonalalla/bevisomspecialisttandläkarrättigheteninomomrädet
tandreglering“(ZeugniseinesFacharztesfürKieferorthopädie),ausgestelltvondenzuständigenBehörden;

- in Norwegen:
„bevisfor gjennomgättspesialistutdanningi kjeveortopedi“(Bescheinigungüberdie Fachausbildungals Kieferortho-
päde),ausgestelltvondenzuständigenBehörden;

- in Schweden:
„bevisom specialistkompetensi tandreglering“(Bescheinigungüberdie Berechtigung,denTiteleinesZahnarztesmit
demSpezialgebietKieferorthopädiezu führen),ausgestelltvondernationalenGesundheitsbehörde.“

2. Oralchirurgie/Mundchirurgie
„= in Finnland: |

„todistuserikoishammaslääkärinolkeudestasuukirurgian(hammasjasuukirurgian)alalla/bevisomspecialisttandläkarrät-
tigheteninomomrädetoralkirurgi(tand-och munkirurgi)“(Zeugniseines Fachzahnarztesfür Oral- oderDental-und
Oralchirurgie),ausgestelltvondenzuständigenBehörden;

- in Norwegen:
„bevisfor gjennomgättspesialistutdanningi oralkirurgi"(Bescheinigungübereine Fachausbildungin Oralchirurgie),
ausgestelltvondenzuständigenBehörden;

- in Schweden:
„bevisomspecialistkompetensi tandsystemetskirurgiskasjukdomar“(Bescheinigungüberdie Berechtigung,denTitel
eines Zahnarztesmit demSpezialgebietOralchirurgiezu führen),ausgestelltvondernationalenGesundheitsbehörde.“

Artikel8 Absatz1 wirdwiefolgt geändert:
Statt „Artikel2, 4, 7 und 19*mußes heißen:„Artikel2, 4, 7, 19,19aund 196“.
Artikel17wirdwie folgtgeändert:
Statt„inArtikel2, in Artikel7 Absatz1undin Artikel 19“mußesheißen: „inArtikel2, inArtikel7Absatz1undin denArtikeln 19,
19aund 196“.
DerfolgendeArtikelwirdnachArtikel19aeingefügt:

„Artikel19b
VondemZeitpunktan, zu demdie RepublikÖsterreichdie Maßnahmentrifft, umdieserRichtlinienachzukommen,erkennen

dieMitgliedstaatenzumZweckeder Ausübungderin Artikel 1dieserRichtliniegenanntenTätigkeitendieDiplome,Prüfungs-
zeugnisseund sonstigenBefähigungsnachweiseder Ärzte an, die in Österreich Personenausgestelltwerden,die ihre
Universitätsausbildungvordem1.Januar 1994begonnenhatten,sofernihneneine Bescheinigungderzuständigenösterreichi-
schen Behördendarüberbeigefügtist, daßsichdie betreffendenPersonenwährendderletztenfünfJahre vorAusstellungder
Bescheinigungmindestensdrei JahrelangununterbrochentatsächlichundrechtmäßigsowiehauptsächlichdenunterArtikel 5
der Richtlinie78/687/EWGfallendenTätigkeitengewidmethabenunddaßsie berechtigtsind,dieseTätigkeitenunterdenselben
Bedingungenauszuübenwiedie InhaberderDiplome,PrüfungszeugnisseodersonstigenBefähigungsnachweisegemäßArtikel
3Buchstabem.
VondeminAbsatz1genanntenErfordemiseinerdreijährigenTätigkeitbefreitsindPersonen,dieeinmindestensdreijähriges
erfolgreichesStudiumabsolvierthaben,überdessenGleichwertigkeitmitderinArtikel1derRichtlinie78/687/EWGgenannten
AusbildungeineBescheinigungderzuständigenStellenvorliegt.“
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Artikel6 Absätze1 und2 werdenwiefolgtgeändert:
Statt„Artikel19“mußes heißen:„denArtikeln19,19aund19b“.

4. Veterinärmedizin
378 1026:Richtlinie78/1026/EWGdesRatesvom18.Dezember1978fürdiegegenseitigeAnerkennungderDiplome,Prüfungszeug-
nisse undsonstigenBefähigungsnachweisedes TierarztesundfürMaßnahmenzur Erleichterungder tatsächlichenAusübungdes
Niederlassungsrechtsunddes RechtsauffreienDienstleistungsverkehr(ABl.Nr. L 362vom23. 12.1978,S. 1),geändertdurch:
- 179H: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge—BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr. L 291

vom19.11.1979,S. 17) \
- 185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanien und der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr.L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 389L 0594:Richtlinie89/594/EWGdes Ratesvom30.Oktober1989(ABl.Nr. L 341vom23. 11.1989,S. 19)
- 390L 0658:Richtlinie90/658/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 73).
Artikel3 wirdwiefolgtergänzt:
„m)inÖsterreich:

on era „Mag.med.vet.“,ausgestelltvonderVeterinärmedizinischenUniversitätWien (früherTierärztlicheHochschule

n) in Finnland:
„todistuseläinlääketieteenlisensiaatintutkinnosta/betygÖöveravlagdveterinärmedicinelicentiatexamen“(Diplomin Veterinär-
medizin),ausgestelltvomInstitutfürVeterinärmedizin);

0) in Norwegen:
„eksamensbevisutstedtav Norgesveteringerhgskolefor bestättcand.med.vet.-eksamen(DiplomüberdenGradcand.med.vet.),
ausgestelltvondernorwegischenHochschulefürVeterinärmedizin;

p) in Schweden:
„veterinärexamen“(Universitätsdiplomin Veterinärmedizin,DVM),ausgestelltvonder schwedischenUniversitätfürAgrarwissen-
schaften.“

5. Hebammen
380L 0154:Richtlinie80/154/EWGdes Ratesvom21. Januar 1980überdiegegenseitigeAnerkennungderDiplome,Prüfungszeug-
nisseundsonstigenBefähigungsnachweisefürHebammenundüberMaßnahmenzur ErleichterungdertatsächlichenAusübungdes
Niederlassungsrechtsunddes RechtsauffreienDienstleistungsverkehr(ABl.Nr. L 33vom11.2. 1980,S. 1),geändertdurch:
- 380L 1273:Richtlinie80/1273/EWGdes Ratesvom22.Dezember1980(ABl.Nr. 375vom31. 12.1980,S. 74)
- 185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanien und der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 389L 0594:Richtlinie89/594/EWGdes Ratesvom30.Oktober1989(ABl.Nr. L 341vom23. 11.1989,S. 19)
- 390L 0658:Richtlinie90/658/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 73)

a) Artikel1wirdwie folgtergänzt:
„inÖsterreich
„Hebamme“;
in Finnland
„kätilö/bammorska";
in Norwegen
„jJordmor“;
in Schweden
„barnmorska“.“

b) Artikel3 wirdwiefolgtergänzt:
„m)inÖsterreich

„Hebammen-Diplom“,ausgestelltvoneinerHebammenakademieodereinerBundeshebammenlehranstalt;
n) in Finnland

„kätilö/barnmorska“oder „erikoissairaanhoitaja,naistentauditja äitiyshuolto/specialsjukskötare,kvinnosjukdomaroch mödra-
värd“(HebammendiplomoderpolytechnischesHebammendiplom),ausgestelltvoneinerKrankenpflegeschule;

0) in Norwegen
„bevisforbestättjordmoreksamen“(Hebammendiplom),ausgestelltvoneinerHebammenschule,zusammenmiteinerBeschei-
nigungübereinepraktischeAusbildung,ausgestelltvondenzuständigenGesundheitsbehörden;

p) in Schweden
„barnmorskeexamen“(Universitäts-Hebammendiplom),ausgestelltvoneinerFachschulefürKrankenpflege.“
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6. Apotheker
385L 0433:Richtlinie85/43V/EWGdes Ratesvom16.September1985überdiegegenseitigeAnerkennungderDiplome,Prüfungs-
zeugnisseundsonstigenBefähigungsnachweisedesApothekersundüberMaßnahmenzurErleichterungdertatsächlichenAusübung
des NiederlassungsrechtsfürbestimmtepharmazeutischeTätigkeiten(ABl.Nr. L 253vom24.9. 1985,S. 37),geändertdurch:
= 385L 0584:Richtlinie85/584/EWGdes Ratesvom20.Dezember1985(ABl.Nr. L 372vom31. 12.1985,S. 42)
- 390L 0658:Richtlinie90/658/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 73).
a) Artikel4 wirdwiefolgtergänzt:
„m)inÖsterreich

„StaatlichesApothekerdiplom“,ausgestelltvondenzuständigenBehörden;
n) in Finnland

„todistusproviisorintutkinnosta/bevisomprovisorexamen”(Magistergradin Pharmazie),ausgestelltvoneinerUniversität;
0) inNorwegen

„bevisforbestättcand.pharm.-eksamen“(DiplomüberdenGradcand.pharm.),ausgestelltvonderFakultäteinerUniversität;
p) in Schweden

„apotekarexamen”(Magistergradin Pharmazie),ausgestelttvonderUniversitätUppsala.“

IV. Architektur
385L 0384:Richtlinie85/384/EWGdes Ratesvom10.Juni 1985fürdiegegenseitigeAnerkennungderDiplome,Prüfungszeugnisse
und sonstigenBefähigungsnachweiseauf dem Gebiet der Architekturund für Maßnahmenzur Erleichterungder tatsächlichen
AusübungdesNiederlassungsrechtsunddesRechtsauffreienDienstleistungsverkehr(ABl.Nr.L 223vom21.8.1985,S. 15),geändert
durch:
- 385 0614:Richtlinie85/614/EWGdesRatesvom20.Dezember1985(ABl.Nr.L 376vom31.12.1985,S. 1)
- 386L 0017:Richtlinie86/17/EWGdes Ratesvom27. Januar 1986(ABl.Nr. L 27vom1.2. 1986,S. 71)
- 390L 0658:Richtlinie90/658/EWGdesRatesvom4.Dezember1990(ABl.Nr.L 353vom17.12.1990,S. 73).

Artikel11wirdwie folgtergänzt:
„) inÖsterreich

- dieDiplomederTechnischenUniversitätWienundGrazsowiederUniversitätInnsbruck,FakultätfürBauingenieurwesenund
Architektur,in den StudienrichtungenArchitektur,Bauingenieurwesen(Hochbau)undWirtschaftsingenieurwesen—Bauwe-
sen;

- dieDiplomederUniversitätfürBodenkulturinderStudienrichtungKulturtechnikundWasserwirtschaft;
-— dieDiplomederHochschulefürangewandteKunstinWien,StudiumderArchitektur;
- die Diplome der Akademie der bildenden Künste in Wien, Studium der Architektur;
— die Ingenieurdiplome(Ing.),ausgestelltaufgrundeinerAusbildungan HöherenTechnischenLehranstaltenoderTechnischen

KollegsfürBauweseninVerbindungmitderBaumeisterlizenz,dieeinemindestenssechsjährigeBerufserfahrunginÖsterreich,
diedurcheinePrüfungabgeschlossenwird,bescheinigt;

- dieDiplomederHochschulefürkünstlerischeundindustrielleGestaltungin Linz,StudiumderArchitektur;
- die QualifikationsbescheinigungenfürZivilingenieureund Ingenieurkonsulentenin denBereichenHochbau,Bauwesen,Wirt-

schaftsingenieurwesen-Bauwesen,KulturtechnikundWasserwirtschaftnachdemZiviltechnikergesetz(BGBl.Nr. 156/1994);

m) in Norwegen
- dievomnorwegischenInstitutfürTechnologieausgestelltenDiplome(sivilarkitekt)anderUniversitätTrondheim,derFachhoch-

schulefürArchitekturinOslo undderFachhochschulefürArchitekturin Bergen;
- derNachweisderMitgliedschaftim„NorskeArkitektersLandsforbund“(NAL),soferndiebetreffendePersonihreAusbildungin

einemStaatabsolvierthat,fürdendieseRichtliniegilt;
n) in Schweden

- die von der Schule für Architekturam KöniglichenInstitutfür Technologie,vomChalmers-Institutfür Technologieunddem
FachbereichTechnologiederLund-UniversitätausgestelltenDiplome(arkitekt,MagistergradinArchitektur);

- derNachweisderMitgliedschaftim„SvenskaArkitektersRiksförbund“(SAR), soferndiebetreffendePersonihreAusbildungin
einemStaatabsolvierthat,fürdendieseRichtliniegilt.“

V. Handels-undVermittlertätigkeiten

1. Vermittlertätigkeitenin Handel,IndustrieundHandwerk
364L 0224:Richtlinie64/224/EWGdesRatesvom25.Februar1964überdieVerwirklichungderNiederlassungsfreiheitunddesfreien
DienstleistungsverkehrsfürVermittlertätigkeitenin Handel,IndustrieundHandwerk(ABl.Nr. L 56vom4. 4. 1964,S. 869),geändert
durch:
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172B:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge—-BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsunddes
VereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3. 1972,S. 14)
179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr. L 291
vom19.11.1979,S. 17)
185 1:Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanien und der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr.L 302vom15.11.1985,S. 23).

Artikel3 wirdwiefolgtergänzt:
Für Selbständige Für Unselbständige

„inÖsterreich: Handelsagent Handlungsreisender
in Finnland: Kauppa-agentti/ Myyntimies/Försäljare

Handelsagent
Kauppaedustaja/
Handelsrepräsentant

in Norwegen: Handelsagent Handelsagent
Kommisjonaer Seiger
Grossist Representant

in Schweden: Handelsagent Handelsresande
Mäklare
Kommissionär

2. HandelmitundVerteilungvonGiftstoffen

StoffeundZubereitungen,dienachdenVorschriftendes Chemikaliengesetzes,BGBi. Nr. 326/1987,undderdaraufberuhenden
Verordnungenals „sehrgiftig“oder„giftig“einzustufensind($217Abs. 1derGewerbeordnung1994,BGBl. Nr. 194/1994);
Finnland:
1. Chemikalien,diedemChemikaliengesetz(744/89)unddenentsprechendenVerordnungenunterliegen;
2. BiologischeSchädlingsbekämpfungsmittel,diedemGesetzüberSchädlingsbekämpfungsmittel(327/69)unddenentsprechen-

denVerordnungenunterliegen;
Norwegen:
1. StoffeundZubereitungennachMaßgabederVerordnungvom1. Juni 1990überdieKennzeichnungvonunddenHandelund

dergleichenmitChemikalienundZubereitungen,die fürdenMenschengesundheitsschädlichseinkönnen;
2. Stoffeund ZubereitungennachMaßgabeder Verordnungvom3. Juli 1990übereine Listevon Stoffen,Risikosätzenund

Sicherheitssätzen;
3. ChemikaliennachMaßgabederVerordnungvom10.April1984überdieAuslieferung,das Einsammeln,denEmpfangunddie

AblagerungbestimmterKategoriengefährlicherAbfälle;
4. SchädlingsbekämpfungsmittelimSinnedes Gesetzesvom5. April1963überSchädlingsbekämpfungsmittel,derVerordnung

vom7.Februar1992überSchädlingsbekämpfungsmittelundderVerordnungvom7.August1987überdieVoraussetzungenfür
dieGenehmigungfürEinführervonSchädlingsbekämpfungsmitteln;

5. AsbestundAsbestproduktenachMaßgabederVerordnungvom16.August1991überAsbest;
6. OrganischeLösungsmittelundZubereitungen,dieorganischeLösungsmittelenthalten,nachMaßgabederVerordnungvom9.

Dezember1982überOAR-Kennzeichnung(OccupationalAir Requirements).
Schweden:
1. ExtremgefährlicheundsehrgefährlichechemischeProduktegemäßderVerordnungüberchemischeProdukte(1985:835);
2. BestimmteSuchtstoffvörstufengemäßdenAnweisungenüberGenehmigungenzurErzeugungvon,zumHandelmitundzum

VertriebvongiftigenundsehrgefährlichenchemischenErzeugnissen(KIFS 1986:5,KIFS 1990:9);
SchädlingsbekämpfungsmittelderKlasse 1gemäßderVerordnung1985:836;
UmweltgefährdendeAbfallstoffegemäßderVerordnung1985:841;
PCB undPCB-haltigechemischeProduktegemäßderVerordnung1985:837;
UnterGruppe B in der Mitteilungüber Anweisungenin bezug auf gesundheitlicheGrenzwerteaufgeführteStoffe (AFS
1990:13);

7. AsbestundasbesthaltigeMaterialiengemäßderMitteilungAFS 1986:2.*

vea»©

VI. HilfsgewerbetreibendedesVerkehrs
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VerkehrsundderReisevermittler(ISIC-Gruppe718)sowiederLagerhalter(ISIC-Gruppe720)(ABl.Nr.L 213vom21.7. 1982,S. 1),
geändertdurch:
- 185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge— Beitrittdes KönigreichsSpanien und der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
Artikel3 wirdwiefolgtergänzt:
„Österreich
A. Spediteur

Transportagent
Frachtenreklamation
Reisebüro

C. Lagerhalter
Tierpfleger

D. Kraftfahrzeugprüfer
Kraftfahrzeugsachverständiger
Wäger

Finnland
A. Huolitsijia/Speditör

Laivanselvittäjä/Skeppsmäklare
B. Matkanjärjestäjä/Researrangör

Matkanvälittäjä/Reseförmediare
C. -
D. Autonselvittäjä/Bilmäklare
Norwegen
A. Speditor

Sipsmegler
B. Reisearranger
C. Oppbevaring
D. Bilinspektor
Schweden
A. Speditör

Skeppsmäklare
B. Resebyrä
C. Magasinering

Lagring
Förvaring

D. Bilinspektör
Bilprovare
Bilbesiktningsman.“

»

VH.AndereSektoren
UnternehmensdienstleistungenimBereichImmobiliengeschäfteundinanderenBereichen

367L 0043:Richtlinie67/43/EWGdes Ratesvom12.Januar 1967überdieVerwirklichungderNiederlassungsfreiheitunddes freien
DienstleistungsverkehrsfürdieselbständigenTätigkeitenaufdemGebiet1.der„Immobiliengeschäfte“(außer6401)(Gruppeaus640
ISIC) 2. einiger„sonstigerDienstefür das Geschäftsleben“(Gruppe839 ISIC) (ABl. Nr. 10vom 19. 1. 1967,S. 140/67),geändert
durch:
- 172B: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsunddes

VereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3. 1972,S. 14)
- 179H: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr. L 291

vom 19. 11. 1979, S. 17)
— 185I: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsSpanienundderPortugiesi-

schenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
Artikel2 Absatz3 wirdwiefolgtergänzt:
„inÖsterreich
— Immobilienmakler
—- Immobilienverwalter
— Bauträger(Bauorganisator,Baubetreuer)
in Finnland
- kiinteistönvälittäjä/fastighetsförmediare,fastighetsmäklare
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eiendomsmeglere,advokater
entreprengrer,utbyggereav fasteiendom
eiendomstorvaltere
utleiekontorer

2.

fastighetsmäklare
(fastighets-)värderingsman
fastighetsförvaltare
byggnadsentreprenörer.”

E.ÖffentlichesAuftragswesen

Bauaufträge(ABl.Nr.L 199vom9.8.1993,S. 54)
a) Artikel25wirdwiefolgtergänzt:

„=fürÖsterreichdas„Firmenbuch“,das „Gewerberegister“,die„Mitgliederverzeichnisseder Landeskammern“,
für Finnlanddas „Kaupparekisteri“/.Handelsregistret”,
türNorwegendas„Foretaksregisteret”,
fürSchwedendie„aktiebolags-,handels-ellerföreningsregistren“.“

b) Anhang!„VerzeichnisderEinrichtungenundKategorienvonEinrichtungendesöffentlichenRechtsnachArtikel1Buchstabeb“
wirdwiefolgtergänzt:
„Xil.Österreich:

Alle Körperschaftenohne industriellenoder kommerziellenCharakter,die der Finanzkontrolledes Rechnungshofs
unterstehen.

XIV. Finnland:
ÖffentlicheoderöffentlichkontrollierteStellenohneindustriellenoderkommerziellenCharakter.

XV. Norwegen: :
ÖffentlicheoderöffentlichkontrollierteStellenoderUnternehmenohneindustriellenoderkommerziellenCharakter
Körperschaften
- NorskRikskringkasting
- NorgesBank
- StatensLänekasseforUtdanning
- StatistiskSentralbyrä
- DenNorskeStatsHusbank
- StatensInnvandrar-og Fiyktningeboliger
— MedisinskInnovasionRikshospitalet
- NorgesForskningsräd-
- StatensPensjonskasse
Kategorien
— Statsbedrifteri h.t.lovav25.juni1965nr.3 omstatsbedrifter(StaatsunternehmennachdemGesetzüberStaatsunter-

nehmenvom285.Juni 1965Nr. 3)
— Statsbanker(StaatlicheBanken)
— Universiteterofhayskoleretterlovav16.juni1989nr.77 (UniversitätenundHochschulennachdemGesetzvom16.

Juni 1989,Nr.77)
XVi. Schweden:

Allenicht-kommerziellenStellen,derenBeschaffungswesenderAufsichtderNationalenBehördefüröffentlichesBeschaf-
fungswesenuntersteht.“

393 L 0036: Richtlinie93/36/EWGdes Rates vom 14. Juni 1993zurKoordinierungder Verfahrenzur Vergabeöffentlicher
Lieferaufträge(ABl.Nr.L 199vom9. 8.1993,S. 1)
a) Artikel21wirdwiefolgtergänzt:

- fürÖsterreichdas „Firmenbuch“,das „Gewerberegister“,die„MitgliederverzeichnissederLandeskammern“,
- für Finnlanddas „Kaupparekisteri“/„Handelsregistret“,
— fürNorwegendas„Foretaksregisteret“,
- fürSchwedendie„aktiebolags-,handels-ellerföreningsregistren“.
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Bundeskanzleramt
BundesministeriumfürauswärtigeAngelegenheiten
BundesministeriumfürwirtschaftlicheAngelegenheiten,AbteilungPräsidium1
BundesministeriumfürArbeitundSoziales,Amtswirtschaftsstelle
Bundesministeriumfür Finanzen
a) Amtswirtschaftsstelle
b) AbteilungVV/5(EDV-Bereichdes Bundesministeriumsfür Finanzenunddes Bundesrechenamtes)
c) AbteilungIi//1(BeschaffungvontechnischenGeräten,EinrichtungenundSachgüternfürdieZollwache)
BundesministeriumfürGesundheit,SportundKonsumentenschutz
Bundesministeriumfür Inneres
BundesministeriumfürJustiz, Amtswirtschaftsstelle
BundesministeriumfürLandesverteidigung(NichtkriegsmaterialistinAnhangI, Teil Il, Österreich,desGATT-Übereinkom-
mensüberdas öffentlicheBeschaffungswesenenthalten)
Bundesministeriumfür Land- undForstwirtschaft
BundesministeriumfürUmwelt,Jugend undFamilie,Amtswirtschaftsstelle
BundesministeriumfürUnterrichtundKunst
BundesministeriumfüröffentlicheWirtschaftundVerkehr
BundesministeriumfürWissenschaftundForschung
ÖsterreichischesStatistischesZentralamt
ÖsterreichischeStaatsdruckerei
BundesamtfürEich-undVermessungswesen
Bundesversuchs-undForschungsanstaltArsenal(BVFA)
BundesstaatlicheProthesenwerkstätten
BundesprüfanstaltfürKraftfahrzeuge
GeneraldirektionfürdiePost- undTelegraphenverwaltung(nurPostwesen)

eonpunoun

eynpao

Oikeusministeriö/Justitieministeriet
RahapajaOy/MyntverketAb
PainatuskeskusOy/TryckericentralenAb
Metsähallitus/Forststyrelsen
Maanmittaushallitus/Lantmäteristyrelsen
Maataloudentutkimuskeskus/Lantbruketsforskningscentral
Iimailulaitos/Luftfartsverket
IImatieteen laitos/Meteorologiska institutet
Merenkulkuhallitus/Sjöfarststyrelsen
Valtionteknillinentutkimuskeskus/Statenstekniskaforskningscentral

Opetushallitus/Utbildningstyrelsen

ou>»0onm

Statensvegvesen
Postverket
Rikshospitalet
Universiteteti Oslo
Politiet
NorskRikskringkasting
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Universiteteti Trondheim
Universiteteti Bergen
Kystdirektoratet
Universiteteti Tromso
Statensforurensningstilsyn
Luftfartsverket
Forsvarsdepartementet
ForsvaretsSanitet
LuftforsvaretsForsyningskommando
HasrensForsyningskommando
SjeforsvaretsForsyningskommando
ForsvaretsFellesMaterielltjeneste
NorgesStatsbaner,fürdieBeschaffungvon
—Zementschwellen
—BremsanlagenfürrollendesMaterial
— ErsatzteilenfürEisenbahnzugmaschinen
—Autodiesel
—WaggonsundGepäckwagenfürEisenbahndienste

esseNano»

ano2PnnBWNn

Rikspolisstyrelsen
Kriminalvärdsstyrelsen
Försvaretssjukvärdsstyrelse
Fortifikationsförvaltningen
Försvaretsmaterielverk
Statensräddningsverk
Kustbevakningen
Socialstyreisen
Läkemedelsverket
Postverket
Vägverket
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Generaltullstyreisen
Byggnadsstyreisen
Riksskatteverket

AMU-gruppen
Statenslantmäteriverk

Statskontoret
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b)

c

d)

e)

Bundesgesetzblatt,Jahrgang1994,Teil Il

AnhangIl „AuftraggeberimBereichErzeugung,FortleitungoderVerteilungvonelektrischemStrom“wirdwiefolgtergänzt:
„Österreich
Stellen,die Stromerzeugen,weiterleitenoderverteilen,gemäßdem2. Verstaatlichungsgesetz(BGBl.Nr. 81/1947)unddem
Elektrizitätswirtschaftsgesetz(BGBl.Nr.260/1975)sowiegemäßdenElektrizitätswirtschaftsgesetzenderneunLänder.
Finnland
Stellen,die StromaufgrundeinerKonzessionerzeugen,weiterleitenoderverteilen,gemäßArtikel27 des Sähkölaki(319/79)
vom16.März 1979.
Norwegen
Stellen,dieStromerzeugen,weiterleitenoderverteilen,gemäßdemlovav19.juni1969ombyggingogdriftavelektriskeanlegg,
lov av 14. desember1917nr. 16 om ervervav vannfall,bergverkog annenfast eiendomm.v., I, jf. kap.V, oder dem
vassdragsreguleringslovav 14.desember1917nr. 17oderdamenergilovav29.juni 1990nr.50.
Schweden
Stellen,die Stromweiterleitenoder verteilenaufgrundeiner Konzession,gemäß lagen (1902:71s.t) innefattandevissa
bestämmelseromelektriskaanläggningar.“
AnhangIll „AuftraggeberimBereichFortleitungundVerteilungvonGas oderWärme"wirdwiefolgtergänzt:
„Österreich
Gas: VertraglichermächtigteStellen,die Gas weiterleitenoder verteilen,gemäßdem Energiewirtschaftsgesetz1935,

dRGBI. I S. 1451/1935in derFassungdesdAGBI. 1S. 467/1941.
Wärme:VertraglichermächtigteStellen,die Wärmeweiterleitenoder verteilen,gemäßder Gewerbeordnung(BGBl. Nr.

50/1974).
Finnland
StädtischeEnergieverwaltungen,oderderenZusammenschlüsseoderandereStellen,dieGasoderWärmeaufgrundeinervon
denstädtischenVerwaltungsbehördenerteiltenKonzessionweiterleitenoderverteilen.
Norwegen
Stellen,dieWärmeweiterleitenoderverteilen,gemäßdemlovav18.april1986nr. 10ombyggingogdriftavfiernvarmeanlegg
oderdemenergilovav29.juni 1990nr.50.
Schweden
Stellen,die Gas oder Wärmeweiterleitenoder verteilen,aufgrundeiner Konzessiongemäß lagen (1978:160)om vissa
rörledningar.“
AnhangIV „AuftraggeberimBereichÖl- undGasgewinnung“wirdwiefolgtergänzt:
„Österreich
StellengemäßdemBerggesetz1975(BGBl.Nr. 259/1975).
Norwegen
VertraglichermächtigteStellengemäßdemPetroleumslovav22.mars1985nr.11(Petroleumgesetz)undVerordnungen
aufgrunddesPetroleumgesetzesodergemäßdemlovav14.mai1973nr.21omundersskelseetterogutvinningavpetroleumi
grunnenundernorsklandomräde.
Schweden
Stellen,dienachÖl oderGasschürfenoderesgewinnenaufgrundeinerKonzessiongemäßminerallagen(1991:45)oderdenen
eineGenehmigungerteiltwordenistgemäß?lagen(1966:314)omkontinentalsockeln.“
AnhangV „Auftraggeberim BereichAufsuchungundGewinnungvon Kohle oderanderenFestbrennstoffen“wirdwie folgt
ergänzt: .
„Österreich
Stellen,dienachKohleundanderenfestenBrennstoffenschürfenunddiesegewinnen,gemäßdemBerggesetz1975(BGBi.Nr.
259/1975)
Finnland
Stellen,dienachKohleundanderenfestenBrennstoffenschürfenunddiesegewinnen,unddieaufgrundeinesausschließlichen
Rechtstätigsind,gemäßdenArtikeln1 und2 des Laki oikeudestalovuttaavaltionmaaomaisuuttaja tuloatuottaviaoikeuksia
(687/78).
Norwegen

Schweden
Stellen,dienachKohleoderanderenfestenBrennstoffenschürfenoderdiesegewinnen,aufgrundvonKonzessionengemäß
minerallagen(1991:45)oderlagen(1985:620)omvissatorvfyndigheteroderdeneneineGenehmigungerteiltwordenistgemäß
lagen(1966:314)omkontinentalsockeln.“
AnhangVi „AuftraggeberimBereichderSchienenverkehrsdienste“wirdwie folgtergänzt:
„Österreich
Stellen,die Eisenbahndiensteanbieten,gemäßdemEisenbahngesetz1957(BGBl.Nr. 60/1957).
Finnland
Valtionrautatiet/Statsjärnvägarma(Staatsbahnen).
Norwegen
NorgesStatsbaner(NSB) undStellen,dietätigsindgemäßdemjernbanelovNr. 100vom11.Juni 1993.
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Schweden
ÖffentlicheStellen,die Eisenbahndienstebetreiben,gemäßder förordningen(1988:1339)om statensspäranläggningarund
lagen(1990:1157)omjärnvägssäkerhet.
RegionaleundörtlicheöffentlicheStellen,dieregionaleoderlokaleEisenbahnverbindungenbetreiben,gemäßlagen(1978:438)
omhuvudmannaskapförvisskollektivpersontrafik.
PrivateStellen,dieEisenbahndienstebetreibeninAusübungeinerGenehmigungnachderförordningen(1988:1339)omstatens
späranläggningar,soferndieseGenehmigungendemArtikel2 Absatz3 derRichtlinieentsprechen.“

AnhangVII „AuftraggeberimBereichStadtbahn-,Straßenbahn-,Obus-oderOmnibusverkehr“wirdwiefolgtergänzt:
„Österreich
Stellen,dieVerkehrsdiensteanbieten,gemäßdemEisenbahngesetz1957(BGBl.Nr.60/1957)unddemKraftfahrliniengesetz
1952(BGBl.Nr.84/1952).
Finnland
ÖffentlicheoderprivateStellen,dieBusdienstebetreiben,gemäßdem„Laki(343/91)Iuvanvaraisestahenkilöliikenteestätiellä“
sowiedieHelsinginkaupunginliikennelaitos/Helsingforsstadstrafikverk(VerkehrsgesellschaftvonHelsinki),dieU-Bahnund
Straßenbahndienstezur öffentlichenBeförderungbetreibt.
Norwegen
NorgesStatsbaner(NSB) undStellen,die tätigsind,gemäßdemjernbanelovNr. 100vom11.Juni 1993.
Schweden
ÖffentlicheStellen,die städtischeEisenbahn-oderStraßenbahndienstebetreiben,gemäßlagen(1978:438)om huvudman-
naskapförviss kollektivpersontrafikundlagen(1990:1157)omjärnvägssäkerhet.
Öffentlicheoder privateStellen,die einenOberleitungsbus-oder einenBusdienstbetreiben,gemäß lagen(1978:438)om
huvudmannaskapförvisskollektivpersontrafikund lagen(1983:293)omyrkestrafik.“

AnhangVIII „AuftraggeberimBereichder Flughafeneinrichtungen“wirdwiefolgtergänzt:
„Österreich
AustrocontrolGmbH
StellengemäßderDefinitionderArtikel60bis 80des Luftfahrtgesetzes1957(BGBl.Nr. 253/1957).
Finnland
Flughäfen,verwaltetvon„IImailulaitos/Luftfartsverket“gemäßIlmailulaki(595/64).
Norwegen
Stellen,die Flughafendiensteanbieten,gemäßdemlovav 11.juni 1993nr. 101om luftfart.
Schweden
FlughafenimöffentlichenEigentumundöffentlicherVerwaltung,gemäßlagen(1957:297)om luftfart.
FlughafenimprivatenEigentummiteinerBetriebsgenehmigungnachdemgenanntenGesetz,insoweitalsdieseGenehmigung
demKriteriumdes Artikels2 Absatz3 derRichtlinieentspricht.“

Anhang IX „Auftraggeberim Bereichdes See- oder Binnenhafenverkehrsoder andererVerkehrsendpunkte“wirdwie folgt
ergänzt: “
„Österreich
Intandshäfen,vollständigoderteilweiseimEigentumderLänderund/oderGemeinden.
Finnland
Häfen,diebetriebenwerdengemäßdemLakikunnallisistasatamajärjestyksistäja likennemaksuista(955/76).
SaimaaKanal(Saimaankanavanhoitokunta).
Norwegen
NorgesStatsbaner(NSB) (Eisenbahnterminals).
Stellen,dietätigsindgemäßdemhavnelovav8. juni 1984nr.51.
Schweden
HäfenundTerminaldienstein öffentlichemEigentumund/oderunteröffentlicherVerwaltung,gemäßlagen (1983:293)om
inrättande,utvidgningochaviysningavallmänfarledochallmänhamn,derförordningen(1983:744)omtrafikenp&Götakanal,
derKungörelse(1970:664)omtrafikpä SödertäljekanalsowiederKungörelse(1979:665)omtrafikp&Trollhättekanal.“

AnhangX „AuftraggeberimBereichderTelekommunikation“wirdwiefolgtergänzt:
„Österreich
ÖsterreichischePost- undTelegraphenverwaltung(PTV).
Finnland
Stellen,dieaufgrundvonGenehmigungentätigsind,diedenKriterienvonArtikel2Absatz3derRichtlinieentsprechen(Artikel4
des Teletoimintalaki(183/87,geändertdurch676/92)).
Norwegen
Stellen,dietätigsindgemäßdemtelegraflovav 29.april1899.



Schweden
PrivateStellen,die aufgrundvon Genehmigungentätigsind, die den Kriterienvon Artikel2 Absatz3 der Richtlinieent-
sprechen.“

392L 0013Richtlinie92/19EWGdesRatesvom25.Februar1992zurKoordinierungderRechts-undVerwaltungsvorschriftenfür
dieAnwendungderGemeinschaftsvorschriftenüberdieAuftragsvergabedurchAuftraggeberimBereichderWasser-,Energie-und
VerkehrsversorgungsowieimTelekommunikationssektor(ABl.Nr. L 76vom23.3.1992,S. 14)
DerAnhang„EinzelstaatlicheBehörden,andieAnträgeaufSchlichtungsverfahrennachArtikel9 gerichtetwerdenkönnen“wirdwie
folgtergänzt:
„Österreich
BundesministeriumfürwirtschaftlicheAngelegenheiten
Finnland
Kauppa-ja teollisuusministeriö/Handels-och industriministeriet
Norwegen
Nasrings-og energidepartementet
Schweden
Nämndenföroffentligupphandling“.
392L 0050:Richtlinie92/50/EWG des Ratesvom18.Juni 1992überdie KoordinierungderVerfahrenzur Vergabeöffentlicher
Dienstieistungsaufträge(ABl.Nr. L 209vom24.7.1992,S. 1)Artikel30Absatz3 wirdwiefolgtergänzt:
„= fürÖsterreich,das „Firmenbuch,dasGewerberegister,dieMitgliederverzeichnissederLandeskammem“
—- fürFinnland,das„Kaupparekisteri/Handelsregistret“
— fürNorwegen,das„Företaksregisteret“
— fürSchweden,die„aktiebolags-,handels-ellerföreningsregistren“.“

F. GeistigesEigentumundProdukthaftung
I. Patente

a)

b)

c)

In Artikel3 Buchstabeb wirdfolgendeshinzugefügt:
„Im Hinblick auf Artikel 19 Absatz 2 wird eine nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften Österreichs, Finnlands, Norwegens oder
SchwedenserteilteGenehmigungfür das Inverkehrbringenals eine gemäßder Richtlinie65/65/EWGbeziehungsweiseder
Richtlinie81/851/EWGerteilteGenehmigungangesehen.“
Artikel19Absatz1erhältfolgendeFassung:
„(1)Für jedes Erzeugnis,das zumZeitpunktdes Beitrittsdurchein in KraftbefindlichesPatentgeschütztist und für das als
ArzneimitteleineersteGenehmigungfürdas Inverkehrbringenin derGemeinschaftoderin Österreich,Finnland,Norwegenoder
Schwedennachdem1. Januar 1985erteiltwurde,kanneinZertifikaterteiltwerden.
BezüglichderinDänemark,inDeutschland,in FinnlandundinNorwegenzu erteilendenZertifikatetrittandieStelledes 1.Januar
1985der1. Januar 1988.
Bezüglichder in Belgien,in ItalienundinÖsterreichzu erteilendenZertifikatetrittan dieStelledes 1. Januar 1985der 1. Januar
1982."
In Artikel20wirdfolgenderWortlautangefügt:
„ImFalleÖsterreichs,Finnlands,NorwegensundSchwedensfindetdieseVerordnungkeineAnwendungaufZertifikate,dievordem
Zeitpunktdes Beitrittsin ÜbereinstimmungmitdemeinzelstaatlichenRechtdieserStaatenerteiltwurden.“

li. Halbleitererzeugnisse

393D 0017:Entscheidung9W17/EWGdes Ratesvom21.Dezember1992(ABl.Nr. L 11vom19.1. 1993,S. 22).

1.

Xi. Energie

358 X 1101P0534:EAG-Rat: Satzungder Euratom-Versorgungsagentur(ABl. Nr. 27 vom6. 12. 1958,S. 534/58),geändert
durch:
- 373D 0045:Beschluß73/45/EuratomdesRatesvom8.März1973zurÄnderungderSatzungderEuratom-Versorgungsagentur

infolgedes BeitrittsneuerMitgliedstaatenzurGemeinschaft(ABl.Nr. L 83vom30.3. 1973,S. 20)
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)
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- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr.L 302vom15.11.1985,S. 23).

a) ArtikelV Absätze1 und2 erhaltenfolgendeFassung:
„(1)Das KapitalderAgenturbeträgt4 416000EuropäischeRechnungseinheiten.
(2)Das KapitalwirdnachfolgendemSchlüsselverteilt:

Belgien 4,34 v.H.
Dänemark 2,17 v.H.
Deutschland 15,21v.H.
Griechenland 4,34 v.H.
Spanien 9,42 v.H.
Frankreich 15,21 v.H.
Irland 0,72 v.H.
ftalien 15,21v.H.
Luxemburg 0,72 v.H.
Niedertande 4,34 v.H.
Norwegen 0,72 v.H.
Österreich 2.17v.H.
Portugal 4,34 v.H.
Finnland 2,17v.H.
Schweden 4,34 v.H.
VereinigtesKönigreich 15,21v.H“.

b) ArtikelX Absätze1 und2 erhaltenfolgendeFassung:
„(1)Es wirdeinaus zweiundfünfzigMitgliedernbestehenderBeiratderAgentureingesetzt.
(2)DieSitzewerdenwiefolgtaufAngehörigederMitgliedstaatenverteilt:

Belgien 3 Mitglieder
Dänemark 2 Mitglieder
Deutschland 6 Mitglieder
Griechenland 3 Mitglieder
Spanien 5 Mitglieder
Frankreich 6 Mitglieder
Irland 1 Mitglied
Ntalien 6 Mitglieder
Luxemburg -
Niederlande 3 Mitglieder
Norwegen 1 Mitglied
Österreich 2Mitglieder
Portugal 3 Mitglieder
Finnland 2 Mitglieder
Schweden 3 Mitglieder
VereinigtesKönigreich 6 Mitglieder.“

2. 372D0443:Entscheidung72/443/EGKSderKommissionvom22.Dezember1972überdieAngleichungbeimAbsatzvonKohleim
GemeinsamenMarkt(ABl.Nr. L 297vom30.12.1972,S. 45),geändertdurch:
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 386S 2526:Entscheidung2526/86/EGKSderKommissionvom31.Juli 1986(ABl.Nr.L 222vom8.8. 1986,S. 8).
FolgendeswirdinArtikel3 nachBuchstabek hinzugefügt:
„) Österreich
m) Finnland
n) Norwegen
0) Schweden“.

3. 377D 0190:Entscheidung77/190/EWGderKommissionvom26. Januar 1977zurDurchführungderRichtlinie76/491/EWGüber
ein gemeinschaftlichesVerfahrenzur UnterrichtungundKonsultationüberdie Preisefür Rohöl undMineralölerzeugnissein der
Gemeinschaft(ABl.Nr. L 61vom5. 3. 1977,S. 34),geändertdurch:
- 379D0607:Entscheidung79/607/EWGvom30.Mai1979(ABl.Nr.L 170vom9.7.1979,S. 1)
- 380D 0983:Entscheidung80/983/EWGderKommissionvom4. September1980(ABl.Nr. L 281vom25. 10. 1990,S. 26)
- 381D0883:Entscheidung81/883/EWGderKommissionvom14.Oktober1981(ABl.Nr.L 324vom12.11.1981,S. 19)
- 185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge-—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
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Zeien-Nr. GebräuchlicheBezeichnungenin
n

Tabelle4 Österreich | Norwegen I Finnland Schweden
I. TreibstoffefürdenStraßenverkehr- Motorentreibstoffe1

1 Superbenzin— Heyoktanbensin Moottoribensiini99 Motorbensin98
Superplus

2 Eurosuper95 Lavoktanbensin95, Moottoribensiini95, Motorbensin95,
biyfri Iyiiytön biyfri

3 Normalbenzin
4 Dieselkraftstoff Autodiesel Dieselöljy Dieselolja

li. BrennstoffefürHaushalt- Beheizung—Haushaltsbrennstoffe

5 Gasölfür Fyringsolienr1 Kevytpolttoöljy Lätteldningsolja
Heizzwecke
(Heizölextraleicht)

6 Heizölleicht Kevytpolttoöljy Lätteldningsoljaför
suurkiinteis storfastighetsbruk
tökäyttöön

7 Heizölmittel Fyringsparafin Lämmityspetroli Fotogenför
uppvärmning

Ill. Industriebrennstoffe

8 HeizölschwerHS 2 Tungfyringsolje Raskaspolttoöljy Tungbrännolja
9 HeizölschwerHS 1 - Raskaspolttoöliy, Tungbrännolja

vähärikkinen läagsvavlig*.

b) FolgendeswirdinderTabellein AnhangB, „SpezifikationenderTreibstoffe“hinzugefügt:
Österreich Norwegen Finnland Schweden

(a)Superbenzin Superbenzin-
Superplus

Dichte(15°C) 0,725-0,780 0,725-0,780 0,725-0,770 0,725-0,775
Oktanzahl:R.O.Z. min.98,0 min.98,0 min.99,0 min.98,0

M.O.Z. min.87,0 min87,0 min87,4 min.87,0
Heizwert(Kcal/kg) - _ 10400 10400(')
Bleigehalt(g/i) max.0,013 max.0,15 max.0,15 max.0,15

(b) Euro-Super95
Dichte(15°C) max.0,780 0,730-0,780 0,725-0,770 0,725-0,780
Oktanzahl:R.O.Z. min.95,0 min.95,0 min.95,0 min.95,0

M.O.Z. min. 85,0 min. 85,0 min. 85,0 min. 85,0
Heizwert(Kcal/kg) - - 10400 10400(')
Bleigehalt(g/i) max.0,013 max.0,013 max.0,003 max.0,013

(c)Normalbenzin
unverbleit

Dichte(15°C) 0,725-0,780
Oktanzahl:R.O.Z. min.91,0

M.O.Z. min.82,5
Heizwert(Kcal/kg) -
Bleigehalt(g/i) max.0,013

(d)Dieselkraftstoff

Dichte(15°C) 0,820-0,860 0,820-0,870 0,800-0,860 0,800-0,860
Oktanzahl: min.49 min.45 min.45 min.45
Heizwert(Kcal/kg) - - 10250 10300(')
Schwefelgehalt(v.H.) max.0,15 max.0,20 max.0,20 max.0,20
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c) FolgendeswirdunterAnhangC, „SpezifikationenderBrennstoffe“hinzugefügt:

Österreich Norwegen Finnland Schweden

(a)Haushaltsbrennstoffe
TypGasöl
Dichte(15°C) max.0,845 0,820-0,870 0,820-0,860 0,820-0,860(')
Heizwert(Kcal/kg) - - 10250 10200(')
Schwefeigehalt(%) max.0,10 max.0,2 =02 max.0,2
Stockpunkt(°C) -8 8 <-15 max.-6

TypHeizölleicht
Dichte(15°C) 0,900-0,935 - 0,840-0,890 0,880-0,920(')
Heizwert(Kcal/kg) - - 10 140 10000(')
Schwefeligehalt(%) 0,20 - <02 max.0,8
Stockpunkt(° C) -15 - <= max.5

Typ Heizölmittel
Dichte(15°C) 0,900-0,980
Heizwert(Kcalkg) _ -
Schwefeigehalt(%) 0,60
Stockpunkt(°C) 0

Typ Petroleum
Dichte(15°C) - 0,780-0,815 0,775-0,820 max.0,830
Heizwert(Kcalkg) - - 10300 10350(1)

(b) Industriebrennstoffe
HoherSchwefelgehalt
Dichte(15°C) 0,970-1,030 - < 1,040 (‘)
Heizwert(Kcal/kg) - - 9,460
Schwefeigehalt(v.H.) max.2,00 max.2,5 < 2,7 -
NiedrigerSchwefelgehalt
Dichte(15°C) 0,970-1,030 - 0,910-0,990 0,920-0,960(')
Heizwert(Kcal/kg) - - 9,670 9,900(')
Schwefeigehalt(v.H.) max.1,00 max.1,0 <10 max.0,8 (04)

') KeineSpezifikationin schwedischenNormen.Die AngabensindNormalwertefür indenVerkehrgebrachteProdukte.

4. 390 L 0377:Richtlinie90/377/EWGdes Rates vom 29. Juni 1990zur Einführungeines gemeinschaftlichenVerfahrenszur
GewährleistungderTransparenzdervomindustriellenEndverbraucherzu zahlendenGas- undStrompreise(ABl.Nr. L 185vom
17.7. 1990,S. 16),geändertdurch:
- 393L 0087:Richtlinie99/87/EWGderKommissionvom22.Oktober1993(ABl.Nr. L 277vom10.11.1993,S. 32).
a) FolgendeswirdinAnhang| Nummer11eingefügt:

„=Österreich: Wien"
„= Finnland: das gesamteLand"
„= Schweden: das gesamteLand;“.

b) FolgendeswirdinAnhangII Abschnitt| Nummer2 eingefügt:
„=Österreich: Oberösterreich,Tirol,Wien“
„= Norwegen: das gesamteLand”
„- Finnland: das gesamteLand“
„= Schweden: das gesamteLand“.

5. 390L 0547:Richtlinie90/547/EWGvom29.Oktober1990überdenTransitin ElektrizitätslieferungenübergroßeNetze
(ABl.Nr.L 313vom13.11.1990,S. 30)
FolgendeswirdindenANHANG eingefügt:

„Österreich ÖsterreichischeElektrizitäts- Hochspannungsnetz
wirtschaftAG
TirolerWasserkraftwerkeAG Hochspannungsnetz
VorarlbergerKraftwerkeAG Hochspannungsnetz
VorarlbergerIllwerkeAG Hochspannungsnetz“
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„Norwegen StatnettSF Hochspannungsnetz“
„Finnland ImatranVoimaOy/ Hochspannungsnetz

IVO VoimansiirtoOy
TeollisuudenVoimansirtoOy Hochspannungsnetz“

„Schweden Affärsverketsvenskakraftnät Hochspannungsnetz*

6. 391L 0296:Richtlinie91/296/EWGdesRatesvom31.Mai1991überdenTransitvonErdgasübergroßeNetze(ABl.Nr.L 147vom
12.6. 1991,S. 37)
Folgendeswirdin denAnhangeingefügt:

„Österreich ÖMVAktiengesellschaft Erdgas-Hochdrucknetz“
„Finnland NesteOy Erdgas-Hochdrucknetz“
„Schweden VattenfallNaturgasAB Erdgas-Hochdrucknetz

SydgasAB Erdgas-Hochdrucknetz“.

7. 392D0167:Beschluß92/167/EWGderKommissionvom4.März1992überdieEinsetzungeinesSachverständigengremiumsfür
denElektrizitätstransitübergroßeNetze(ABl.Nr. L 74vom20.3. 1992,S. 43)
Artikel4 erhältfolgendeFassung:

„Artikel4
Zusammensetzung

(1)DasGremiumsetztsichaus folgendeneinundzwanzigMitgliedernzusammen:
- sechzehnVertreterder in derGemeinschaftoperierendenHochspannungsnetze(einVertreterje Mitgliedstaat);
-— drei unabhängigeSachverständige,derenBerufserfahrungund Kompetenzauf demGebietdes Elektrizitätstransitsin der

Gemeinschaftweithinanerkanntsind;
- einVertretervonEURELECTRIC
- einVertreterderKommission.
(2)DieMitgliederdesGremiumswerdenvonderKommissionernannt.DiesechzehnVertreterderNetzeundderVertretervon

EURELECTRIC werdennachRücksprachemitdenbetreffendenKreisenaus einerListe,in dermindestenszweiVorschlägefür
jedenPostenenthaltensind,ernannt.“

x. Zölle und Steuern

A. Zölle

I. TechnischeAnpassungendesZollkodexundseiner
Durchführungsvorschriften

a) Zollkodex .
392R 2913:Verordnung(EWG)Nr.2913/92desRatesvom12.Oktober1992zurFestlegungdesZollkodexderGemeinschaften(ABl.
Nr. L 302 vom 19. 10.1992, S. 1) "
a) Artikel3 Absatz1 erhältfolgendeFassung:

„(1)ZumZollgebietderGemeinschaftgehören:
- das GebietdesKönigreichsBelgien;
- das Gebietdes KönigreichsDänemark,mitAusnahmeder FäröerundGrönlands;
- dasGebietderBundesrepublikDeutschland,mitAusnahmederInselHelgolandsowiedesGebietsvonBüsingen(Vertragvom

23.November1964zwischenderBundesrepublikDeutschlandundderSchweizerischenEidgenossenschaft);
- dasGebietdes KönigreichsSpanien,mitAusnahmevonCeutaundMelilla;
- dasGebietderFranzösischenRepublik,mitAusnahmederüberseeischenGebietederGebietskörperschaften;
- dasGebietderGriechischenRepublik;
— dasGebietIrlands;
- dasGebietderItalienischenRepublik,mitAusnahmederGemeindenLivignoundCampioned'italiasowiedeszumitalienischen

GebietgehörendenTeilsdesLuganerSeeszwischendemUferundderpolitischenGrenzederzwischenPonteTresaundPorto
CeresiogelegenenZone;

- dasGebietdesGroßherzogtumsLuxemburg;
- dasGebietdesKönigreichsderNiederlandein Europa;
- das Gebietdes KönigreichsNorwegenaußerSvalbard;
- dasGebietderRepublikÖsterreich;
— dasGebietderPortugiesischenRepublik;
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5 desEG-Vertragsabgegeben;

b) Durchführungsvorschriften

Artikel26Absatz1 Unterabsatz3 erhältfolgendeFassung:
„Siewerdenim Falle von Tafeltrauben,WhiskyundTabak als „Echtheitszeugnis“,im Falle vonWein als „Bescheinigungder
Ursprungsbezeichnung“undimFallevonNatriumnitratals „Reinheitszeugnis“bezeichnet.“
DieTabellenachArtikel26wirdwiefolgtgeändert:
a) Für dieWarenunterder laufendenNummer2 werdenfolgendeEinträgegestrichen:

„Österreich“inSpalte5
„AgrarmarktAustria,AMA“in Spalte6
„Wien“in Spalte7.

b) Die laufendeNummer5 wirdgestrichen.
Artikel27Absatz2 zweiterGedankenstricherhältfolgendeFassung:
„- fürdie in derTabelleunterder laufendenNummer4 aufgeführtenWarenweißesSchreibpapiermitgelbemRandmiteinem

Quadratmetergewichtvonmindestens40 g;“
Artikel29Absatz1dritterGedankenstricherhältfolgendeFassung:
„= 6 Monatefür in derTabellenachArtikel26 unterder laufendenNummer7 aufgeführteWaren;“
In Artikel62 Absatz3 werdennach„emitidoa posteriori“folgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„= annettujälkikäteen/utfärdati efterhand,
- utstedti etterhänd,
— Utfärdati efterhand.“
In Artikel75Absatz1 Buchstabec werdenfolgendeWortegestrichen:
„Österreichs,Finnlands,Norwegens,Schwedensoder“
Artikel80erhältfolgendeFassung:

„Artikel80
UrsprungswarenimSinnediesesAbschnittskommenbeiderEinfuhrindieGemeinschaftbeiVorlageeinesUrsprungszeugnis-

ses nach FormblattA in den Genuß der Zollpräferenzenim Sinne des Artikels66, wenndieses Ursprungszeugnisvon den
ZollbehördenderSchweizaufderGrundlageeinesvondenzuständigenBehördendesbegünstigtenAusfuhrlandesausgestellten
UrsprungszeugnissesnachFormblattA ausgestelltist,soferndieVoraussetzungennachArtikel75erfülltsindunddieSchweizder
GemeinschaftüberihreZollverwaltungenAmtshilfebeiderPrüfungderEchtheitundOrdnungsmäßigkeitderUrsprungszeugnisse
nachFormblattA leistet.Das inArtikel95vorgeseheneÜberprüfungsverfahrengiltsinngemäß.Die inArtikel95Absatz3 erster
UnterabsatzgenannteFristwirdaufachtMonateverlängert.“
Artikel96erhältfolgendeFassung:

„Artikel96
DieVorschriftenvonArtikel75Absatz1Buchstabec undArtikel80sindnurinsoweitanwendbar,alsdieSchweizimRahmender

von ihr für bestimmteWarenmitUrsprungin EntwicklungsländerngewährtenPräferenzengleichartigeBestimmungenwie die
vorgenanntenanwendet.“
In Artikel107Absatz3 werdenfolgendeGedankenstricheangefügt:
„= annettujälkikäteen/utfärdati efterhand,
- utstedti etterhänd,
- utfärdati efterhand.“
In Artikel108Absatz2 werdenfolgendeGedankenstricheangefügt:
„= Kaksoiskappale/duplikat,
- duplikat,
- duplikat”.
Artikel163Absatz2 erhältfolgendeFassung:
„(2)FürWaren,dienachdemVerbringenindasZollgebietderGemeinschaftaufdemWegezueinemanderenTeildiesesGebiets
durchdieGebieteBelarus’,Bulgariens,Estlands,Lettlands,Litauens,Polens,Rumäniens,Rußlands,derSchweiz,der Siowaki-
schenRepublik,derTschechischenRepublik,UngarnsoderdesehemaligenJugoslawieninseinenGrenzenvom1.Januar 1991
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befördertwerden,wirdderZoliwertunterBerücksichtigungdeserstenOrtesdesVerbringensindasZollgebietderGemeinschaft
ermittelt,wenndieWarendurchdiegenanntenGebieteunmittelbarbefördertwerdenunddieDurchfuhreinemüblichenTransport-
wegzumBestimmungsortentspricht.“
Artikel163Absatz4 erhältfolgendeFassung:
„(4)Die Absätze2 und 3 geltenauch im Falle einer Entladungoder Umladungder Waren sowie einer vorübergehenden
Transportunterbrechungin denGebietenBelarus’,Bulgariens,Estlands,Lettlands,Litauens,Polens,Rumäniens,Rußlands,der
Schweiz,derSiowakischenRepublik,derTschechischenRepublik,UngamsoderdesehemaligenJugoslawieninseinenGrenzen
vom1. Januar 1991,sofemsie sichaus Beförderungsgründenergeben.“
InArtikel280Absatz3werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„- Yksinkertaistettuvient//Förenkladexport,
- Forenkletutforsel,
- Förenklad export.”
InArtikel298Absatz2werdenunterdemGedankenstrich„inFeld104“folgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„—tiettykäyttötarkoitus:siimonsaajankäyttöönasetettaviatavaroita(asetus(ETY) no 2454/93,298 artikla)/särskiltändamäl:

varornaskallställastillmottagarensförfogande(artikel298/förfordning(EEG) nr2454/93),
- sluttbruk:varersomskalstillestil rädighetfordendisposisjonsberettigede(forordning(EQF) nr2454/93,artikkel298)
- särskiltändamäl:varomaskallställastillmottagarensförfogande(artikel298/förordning(EEG) nr2454/93).“
In Artikel299Absatz3 werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„- tiettykäyttötarkoitus/särskiltändamäl,
— sluttbruk,
- särskiltändamäl“.
In Artikel303Absatz1werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„ tiettykäyttötarkoitus:vietäviksi tarkoitettujatavaroita (asetus (ETY) no 2454/93, 303 artikla:ei sovelleta valuuttojen tasausmak-

sua eikä maataloustukea)/särskiltändamäl:varoravseddaför export(artikel303/förordning(EEG) nr 2454/93monetära
utjämningsbeloppochjordbruksbidraguteslutna),

- sluttbruk:varerbestemtforutfarsel(forordning(EOF) nr 2454/93,artikkel303:anvendelseavmonetaereutjevningsbelspog
tiibakebetalingeri landbrukssektorener utelukket),

- särskiltändamäl:varoravseddaförexport(artikel303/förordning(EEG) nr2454/93monetärautjämningsbeloppochjordbruks-
restitutioneruteslutna).“

InArtikel318werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„= annettujälkikäteen/utfärdati efterhand,
- utstedti etterhänd,
- utfärdati efterhand.“
In Artikel335Absatz2 Unterabsatz3 werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„= ote/utdrag,
- utdrag,
- utdrag.“
In Artikel361 Nummer2 werdennach „- toepassingvan artikel361, punt2, van Verordening(EEG) nr.2454/93,"folgende
Gedankenstricheeingefügt:
„= asetuksen(ETY) No 2454/93,361artiklan2 kohtaasovellettuftillämpningavartikel361.2i förordning(EEG) nr2454/93,
- anvendelseavArtikkei361,nr.2 i forordning(EOF)Nr2454/93,
- tillämpningavartikel361.2i förordning(EEG) nr2454/93.“
In Artikel371werdennach„beperktegeldigheid—toepassingvan artikel371van Verordening(EEG) Nr. 2454/93,"folgende
Gedankenstricheeingefügt:
„= voimassarajoitetusti:asetuksen(ETY) n:o 2454/93371artiklaasovellettw/begränsadgiltighet—tillämpningav artikel371,

förordning(EEG) nr2454/93,
— begrensetgyldighet:anvendelseav forordning(EOF) nr 2454/93artikkel371
- begränsadgiltighet- tillämpningavartikel371förordning(EEG) nr2454/93.“
In Artikel392Absatz2 werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„= Yyksinkertaistettumenettely/förenklatförfarande,
- forenkletprosedyre,
- förenklatförfarande.“
In Artikel393Absatz2 werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„= Vvapautettuallekirjoituksesta/befriadfränunderskrift,
- fritattforunderskrift,
— befriadfränunderskrift.“
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In Artikel402Absatz1werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„= yksinkertaistettumenettely/förenklatförfarande,
- forenkletprosedyre,
- törenklatförfarande.“
In Artikel404Absatz2 werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„= Vapautettuallekirjoituksesta/befriadfränunderskrift
- fritattfor underskrift,
- befriadfränunderskrift.“
InPo 464 werdennach „Verlatenvan de Gemeenschapaan beperkingenonderworpen,“folgendeGedankenstricheein-
gefügt:
„= Vientiyhteisöstärajoitustenalaista/ExportfranGemenskapenunderkastadrestriktioner,
- UifarseltraFellesskapetunderlagtrestriksjoner,
- ExportfränGemenskapenunderkastadrestriktioner.“
In Artikel464 werdennach „Verlatenvan de Gemeenschapaan belastingheffingonderworpen,“folgendeGedankenstriche
eingefügt:
„= Vientiyhteisöstämaksujenalaista/ExportfrfanGemenskapenunderkastadavgifter,
- Utfarselfra Fellesskapetbetingetavavgiftsbetaling,
- ExportfranGemenskapenunderkastadavgifter.“
In Artikel481Absatz3 werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„= tavaroitaei kuljetetapassitusmenettelyssä/varorej undertransitering,
- varerikkeunderlagten transitteringsprosedyre,
- varorej undertransitering.“
In Artikel485Absatz4 werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„= Ote valvontakappaleesta:..............(numero,päiväys,toimipaikkaja antomaa)/Utdragur kontrollexemplar:.... (nummeroch

datumsamtutfärdandekontoroch land)
- LUitdragavkontrolleksemplar:.......(nummer,dato,utstedendekontorog land)
- Uitdragurkontrollexemplar:.....(nummerochdatumsamtutfärdandekontoroch land).“
In Artikel485Absatz5 werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„- annettujaotteita... (Iukumäärä)—kopiotoheisina/.... (antal)utfärdadeutdrag—kopiorbifogas,
= ... (antall)utstedteutdrag,kopiervedlagt,
- ... (antal)utfärdadeutdrag—kopiorbifogas.“

„- Annettujälkikäteen/Utfärdati efterhand,
- Utstedti etterhänd,
— Utfärdati efterhand.“
In Artikel492Absatz1werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„= Yksinkertaistettumenettely/Förenklatförfarande,
- Forenkletprosedyre,
- Förenklatförfarande.“
In Artikel494Absatz2 werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„= Vapautettuallekirjoituksesta/Befriadfranunderskrift,
- Fritattforunderskrift,
— Befriadfränunderskrift.*
In Artikel522Absatz4 werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„= TK-tavaroita/NB-varor,
- NBvarer,
- NB-varor.“

„—Kaksoiskappale/Duplikat,
- Duplikat,
— Duplikat.*
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In Artikel610Absatz1 werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„= SWY-tavaroita/AF/S-varor,
- 1B/S-varer,
- AFIS-varor.“
In Artikel610Absatz2 werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„=Kauppapolititiikka/Handelspolitik,
- Handelspolitikk,
- Handelspolitik.“
InArtikel644Absatz1werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„- SJT-tavaroita/AF/R-varor,
- IB/R-varer,
- AFI/R-varor.“

In Artikel711werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„- VM-tavaroita/Tlvaror,
-— Mi-varer,
-— Ti-varor.“
InArtikel778Absatz3werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„= Kaksoiskappale/Duplikat,
- Duplikat,
- Duplikat“.
In Artikel818Absatz4 werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„= TK-tavaroita/VH-varor,
- NB-varer,
- VH-varor.“
In Artikel849Absatz2 werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„- Vietäessäei myönnettyvientitukeaeikämuitamääriä/lngabidragellerandrabeloppharbeviljatsvidexporten,
- Ingentilbakebetalingerellerandrebelapgittvedutfarselen,
- Ingabidragellerandrabeioppharbeviljatsvidexporten.“

In Artikel849Absatz3 werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„= Vientitukija muutvietäessämaksetutmäärätmakselttutakaisin...... (määrä)osalta/Devidexportenbeviljadebidrageneller

andrabeioppharbetalatstillbakaför ... (kvantitet);
- Tilbakebetalingerog andrebelopgittvedutfarselener betaitfor .... (mengde);
- De videxportenbeviljadebidragenellerandrabeloppharbetalatstillbakaför ... (kvantitet).“
In Artikel849Absatz3 werdennach„oder“folgendeGedankenstricheeingefügt:
„= Dikeusvientitukeentaimuihinvietäessämaksettuihinmääriinperuutettu.... (määrä)osalta/Rätttillutbetalningavbidragoch

andrabeloppvidexportenharannulleratsför ... (kvantitet);
— Retttiltilbakebetalingerellerutbetalingavandrebelopvedutforselener opphevetfor .... (mengde);
-— Rätttillutbetalningav bidragochandrabeloppvidexportenharannulleratsför ... (kvantitet);“

In Artikel855werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„= Kaksoiskappale/Duplikat,
- Duplikat,
- Duplikat“.
In Artikel882Absatz1werdenfolgendeGedankenstrichehinzugefügt:
„= Yhteisöntullikoodeksin185artiklan2 kohdanb alakohdanmukaistapalautustavaraa/Returvarorenligtartikel185.2b) i

gemenskapenstullkodex
- Returvareri henholdtilartikkel185nr.2 bokstavb) i Fellesskapetstollkodeks
-— Returvarorenligtartikel185.2b i gemenskapenstullkodex.“
Anhang1wirdwiefolgtgeändert:
In Feid 13„Sprache“derAusfertigungen4 und5 derVerbindlichenZolltarifauskunftwirdfolgendeseingefügt:
„FI“„NO“„SE“,



47. Anhang6 wirdwiefolgtgeändert:

„Aufgehoben“.

„Aufgehoben“.

folgendeEinträgeersetzt:
„Australia*
Canada
Japan
NewZealand
Switzerland
UnitedStatesof America

EuropeanCommunity:
Austria ktaly
Belgium Luxembourg
Denmark Netherlands
Finland Norway
France Portugal
Germany Spain
Greece Sweden
Ireland UnitedKingdom“.

folgendeEinträgeersetzt:
„Australie*
Canada
Etats-Unisd’Am6rique
Japon
Nouvelle-Zelande
Suisse

Communauteeurop6eenne:
Autriche Inande
Allemagne ltalie
Belgique Luxembourg
Danemark Norvege
Espagne Pays-Bas
Finlande Portugal
France Royaume-Uni
Grece Suede“.

96.18)".
50. Anhang18wirdwiefolgtgeändert:

ersetzt:
„Switzerland EuropeanCommunity:

Austria Italy
Belgium Luxembourg
Denmark Netherlands
Finland Norway
France Portugal
Germany Spain
Greece Sweden
Ireland UnitedKingdom“.

ersetzt:
„Suisse Communauteeurop6&enne:

Autriche Irlande
Allemagne ktalie
Belgique Luxembourg
Danemark Norvege
Espagne Pays-Bas
Finlande Portugal
France Royaume-Uni
Grece Suede*.
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51. Anhang25wirdwie folgtergänzt:

„Liste IX (Norwegen)

Ankunftsfiughafen
Drittländer Abflughafen

Bergen Oslo Stavanger| Trondheim
1 2 3 4 5 6 7

1. Europa

Albanien sämtliche 49 44 53 37

Armenien sämtliche 78 85 79 80

Bosnien-Herzegovina sämtliche 42 46 45 38

Bulgarien sämtliche 50 55 52 47

Estland sämtliche 31 42 30 38
Färöer sämtliche 50 34 45 37

Georgien sämtliche 74 83 76 1

Gibraltar sämtliche 0 0 0 0
Island sämtliche 79 37 74 74

Kroatien sämtliche 23 23 21 19

Lettland sämtliche 29 40 30 32
Litauen sämtliche 28 38 30 27
Malta sämtliche 4 4 4 3

Mazedonien(ehemalige sämtliche 58 45 44 38
jugoslawischeRepublik)

Moldawien sämtliche 52 59 53 76
Montenegro sämtliche 36 40 39 34

Polen Krakau(Cracovie), 47 56 51 43
Bromberg(Bydgoszcz),
Danzig(Gdansk),Rzeszow,
Wroclaw, 27 36 29 24
Stettin(Szcescin), 0 0 0
Warschau 36 45 39 34

Rumänien Bukarest so 56 53 48
alleübrigen 43 49 46 41

Rußland Gorky,Kuibychev,Perm, 78 85 78 81
Rostow,Wolgograd, 10 12 10 12
St. Petersburg, 60 7ı 59 68
Moskau,Orel,
Woronei,
Irkutsk,Kirensk, 80 82 78 81
Krasnoiarsk, Nowosibirsk, 80 83 81 81
Khabarovsk,Wladiwostok,
Omsk,Sverdiovsk,

Schweiz Basel 0 0 0 0
Bern 4 5 5 4
Genf 4 4 5 3
Zürich 1 11 2 1

Serbien sämtliche 33 37 37 31
SlowakischeRepublik Bratislava 0 0 0 0

Kosice 33 38 36 1
Slowenien sämtliche 16 17 17 14

TschechischeRepublik Bmo 17 19 18 15
Prag 8 9 9 4



Ankunftsflughafen
Drittländer Abflughafen

Bergen Oslo Stavanger| Trondheim
1 2 3 4 5 6

Türkei(europäischerTeil) | sämtliche 8 8 8 2

Türkei(asiatischerTeil) Adana,Afyon,Antalya, 27 30 28 27
Erläzig,Gaziantep,
Iskenderun,Kastamonu,
Konya,Malatya,Samsun,
Trebizonde(Trabson)

Agri,Diyarbakir, 37 37 39 38
Erzurum,Kars,Van

Akhisar,Ankara,Balikesir, 18 20 19 18
Bandirma,Bursa,Kütahya,
Zonguldak

Ukraine Kiew 56 67 59 57
Lwov,Odessa,Simferopol 65 72 67 64

Ungam sämtliche 28 32 30 26

Weißrußland sämtliche 48 55 46 48
Zypem sieheAsien

Ankunftsfiughafen
Drittländer Abflughafen ,

Bergen Oslo Stavanger| Trondheim
1 2 3 4 5 6

II. Afrika
Ägypten sämtliche 19 20 20 19

Äquatorialguinea sämtliche 49 48 51 48
Äthiopien sämtliche 44 46 45 42
Algerien Algier 10 10 " 9

Annaba,Constantine 9 9 9 9
EI Golea 31 32 33 29

Angola sämtliche 62 66 63 59

Benin sämtliche 55 55 57 51
Botsuana sämtliche 69 70 70 67

BurkinaFaso sämtliche 53 49 55 53
Burundi sämtliche 52 53 53 50

Dschibuti sämtliche 44 46 45 42
Elfenbeinküste sämtliche 55 55 57 51
Gabun sämtliche 54 55 56 51

Gambia sämtliche 25 24 26 23
Ghana sämtliche 55 55 57 51

Guinea sämtliche 49 48 51 45

Guinea-Bissau sämtliche 49 48 51 45

Kamerun sämtliche 54 55 56 51

KapVerde(Republik) sämtliche 25 24 26 23

Kenia sämtliche 42 54 54 51



Ankunftsflughafen
Drittländer Abflughafen

Bergen Oslo Stavanger| Trondheim
1 2 3 4 5 6

Komoren sämtliche 61 62 62 60

Kongo sämtliche 59 60 61 57
Lesotho sämtliche 69 70 70 67

Liberia sämtliche 49 48 51 48
Libyen Benghazi, 15 13 16 14

TripolisSebha 26 27 27 24

Madagaskar sämtliche 61 62 62 60
Malawi sämtliche 42 54 54 51

Mali sämtliche 53 49 55 53

Marokko Tanger,Tetuan 0 0 0 0
andereFlughäfen 9 9 10 10

Mauretanien sämtliche 25 24 26 23

Mauritius sämtliche 61 62 62 60

Mosambik sämtliche 61 62 62 60
Namibia sämtliche 69 70 70 67

Niger sämtliche 53 49 55 53
Nigeria sämtliche 55 55 57 51

Ruanda sämtliche 52 53 53 50
Sambia sämtliche 61 62 62 60

Säo TomeundPrincipe sämtliche 49 48 51 48
Senegal sämtliche 54 55 56 51

Seychellen sämtliche 25 24 26 23
SierraLeone sämtliche 49 48 51 45

Simbabwe sämtliche 61 62 62 60

Somalia sämtliche 42 54 54 51
StHelena sämtliche 49 48 51 48
Sudan sämtliche 38 40 39 37

Südafrika(Republik) sämtliche 69 70 70 67
Swasiland sämtliche 69 70 70 67

Tansania sämtliche 42 54 54 51

Togo sämtliche 55 55 57 51

Tschad sämtliche 53 49 55 53

Tunesien Djerba 10 10 10 9
Tunis

Uganda sämtliche 52 53 53 50

Zaire sämtliche 59 60 61 57
ZentralafrikanischeRepublik| sämtliche 54 56 55 51
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Ankunftsflughafen
Drittländer Abflughafen

Bergen Oslo Stavanger| Trondheim
1 2 3 4 5 6 7

Il. Amerika

1. Nordamerika

Grönland sämtliche 87 79 86 81
Kanada Edmonton,Vancouver, 87 85 87 87

Winnipeg

Halifax,Montreal,Ottawa, 78 74 79 75
Quebec,Toronto

VereinigteStaaten Akron,Albany,Atlanta, 77 73 78 72
vonAmerika Baltimore,Boston,Buffalo,

Charleston,Chicago,
Cincinnati,Columbus,
Detroit, Indianapolis,
Jacksonville,KansasCity,
NewOrleans,Lexington,
Louisville, Memphis,
Milwaukee, Minneapolis,
Nashville,NewYork,
Philadelphia,Pittsburgh,
St Louis,Washington

Albuquerque,Austin, 65 62 65 62
Billings,Dallas,Denver,
Houston,Las Vegas,
Los Angeles,Oklahoma,
Phoenix,Portland,
SaltLakeCity,
San Francisco,Seattle

Anchorage,Fairbanks, 90 87 90 87
Juneau

Honolulu 90 87 9% 87

Miami 80 77 97 75

PortoRico 78 74 95 73

Ankunttsflughafe
Drittländer Abflughafen

Bergen Oslo Stavanger| Trondheim
1 2 3 4 5 6 7

2. Mittelamerika

Bahamas sämtliche 62 53 55 51
Belize sämtliche 62 60 58 58

Bermudas sämtliche 62 53 55 51
CostaRica sämtliche 62 60 63 59

Curacäo sämtliche 90 97 98 93

DominikanischeRepublik| sämtliche 62 53 55 51
EI Salvador sämtliche 62 60 63 59

Guatemala sämtliche 62 60 63 59
Haiti sämtliche 62 53 55 51

Honduras sämtliche 62 60 63 59



Ankunftsfiughafen

Drtländer Abfughafen Bergen Oslo Stavanger| Trondheim
1 2 3 4 5 6

Jamaika sämtliche 62 60 63 59
Jungfeminseln sieheWestindien

Kuba sämtliche 62 60 63 59

Mexiko sämtliche 70 68 7 69

Nicaragua sämtliche 62 60 63 59

Panama sämtliche 62 60 63 59
Westindien sämtliche % 97 98 3

Ankunftsflughafen
Drittländer Abflughafen Bergen urn Stavanger| Trondheim

1 2 3 4 5 6

3.Südamerika
Argentinien sämtliche 64 63 64 61
Aruba. sämtliche ei) 97 9 9
Bolivien sämtliche 64 63 64 61

Brasilien sämtliche %“ 97 98 93

Chile sämtliche 64 63 64 61

Ecuador sämtliche u) 97 98 93
Guyana sämtliche 9 97 98 9%

Kolumbien sämtliche 9” 97 98 93

Paraguay sämtliche 64 63 64 61
Peru sämtliche 9” 97 98 93

Surinam sämtliche 9 97 98 93
TrinidadundTobago sämtliche 9” 97 98 93

Uruguay sämtliche 64 63 64 61
Venezuela sämtliche 9% 97 98 93

Ankunftsflughafen

Dritländer Abflughafen Bergen Oslo Stavanger| Trondheim

1 2 3 4 5 6
IV. Asien

Afghanistan sämtliche 85 90 87 86
Aserbaidschan sämtliche 74 83 76 76
Bahrain sämtliche 85 %“ 87 86
Bangladesch sämtliche 89 92 x 89
Bhutan sieheNepal
Birma sämtliche 85 89 87 85

Brunei sieheMalaysia
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Ankunftsflughafen
Drittländer Abflughafen

Bergen Oslo Stavanger| Trondheim
1 2 3 4 5 6 7

China sämtliche 88 93 89 9
Hongkong sämtliche 89 92 % 89

Indien sämtliche 89 92 9 89

Indonesien sämtliche 85 9% 87 86

Irak ämtliche 78 84 81 78
Iran sämtliche 78 84 80 78
Israel sämtliche 31 33 32 30

Japan sämtliche 9” 94 9 89
Jemen, sämtliche 85 89 87 85
ArabischeRepublik

Jordanien sämtliche 3 33 32 30

Kambodscha sämtliche 85 89 87 85
Kasachstan sämtliche 80 86 83 83
Katar sämtliche 47 46 48 49

Kirgisistan sämtliche 80 86 83 83

Kuwait sämtliche 47 46 48 49

Laos sämtliche 47 46 48 49
Libanon sämtliche 31 33 32 30

Macau(Macao) sämtliche 89 92 90 89

Malaysia sämtliche 89 92 90 89
Malediven sämtliche 87 9 88 90

MaskatundOman sämtliche 47 46 48 49

Mongolei sämtliche 79 83 78 82

Nepal sämtliche 89 92 90 89
Nordkorea sämtliche 88 93 89 9
Oman sieheMaskatundOman
Pakistan sämtliche 85 90 87 86
Philippinen sämtliche 89 92 9% 89

Saudi-Arabien sämtliche 47 46 48 49

Singapur sämtliche 89 92 9 89
Sri Lanka sämtliche 88 92 89 85

Südkorea sämtliche 89 92 90 89
Syrien sämtliche 30 32 31 26

Tadschikistan sämtliche 80 86 83 83
Taiwan sämtliche 89 92 90 89

Thailand sämtliche 85 89 87 85

Türkei sieheEuropa

Turkmenistan sämtliche 80 86 83 83
Usbekistan sämtliche 80 86 83 83
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ListeIX (Norwegen)(Fortsetzung) ListeX (Schweden)

Ankunftsflughafen
Drittländer Abftughafen

Bergen Oslo Stavanger| Trondheim

1 2 3 4 5 6
VereinigteArabische sämtliche 47 46 48 49
Emirate

Vietnam sämtliche 47 46 48 49
Zypem sämtliche 29 31 3% 28

V. Australien sämtliche 82 84 83 82
undOzeanien

ListeX (Schweden)

Ankunftsfiughafen
Drittländer Abflughafen

Göteborg Malmö Norkköping| Stockholm

1 2 3 4 5 6
1. Europa

Albanien sämtliche 77 88 88 85

Armenien sämtliche 9% 95 94 94
Bosnien-Herzegovina sämtliche 48 60 87 80
Bulgarien sämtliche 80 92 89 86

Estland sämtliche 48 48 73 92

Färöer sämtliche 32 28 28 27
Georgien sämtliche 98 9 92 93

Gibraltar sämtliche 0 0 0 0

Island sämtliche 60 54 67 65
Kroatien sämtliche 43 53 8 77

Lettland sämtliche 63 83 71 75
Litauen sämtliche 45 67 67 9

Malta sämtliche 4 4 4 4

Makedonien(ehemalige sämtliche 80 92 91 88
jugostawischeRepublik)

Moldawien sämtliche 82 9% 87 89
Montenegro sämtliche 55 44 85 85
Polen Bromberg(Bydgoszcz),

Danzig(Gdansk),
Rzeszow,Wroclaw 4, 64 64 50
Krakau(Cracovie), 66 83 79 73
Stettin (Szcescin), 0) 0 0 0
Warschau 58 74 70 67

Rumänien Bukarest 8 9 86 85
alleübrigen 78 97 84 39

Rußland Gorky,Kuibyshev,Perm, 87 94 90 98
Rostow,Wolgograd 73 59 92 95
St. Petersburg 85 85 85 97
Moskau,Orel
Woronei,
Irkutsk,Kirensk,
Krasnoiarsk,Nowosibirsk
Khabarovsk,Wiadiwostok 84 85 88 %
Omsk,Sverdiovsk 86 87 92 95



Nr.42- TagderAusgabe:Bonn,den16.September1994 2209

ListeX (Schweden)(Fortsetzung)

Ankunftsfiughafen
Drittländer Abflughafen -

Bergen Oslo Stavanger| Trondheim
1 2 3 4 5 6 7

Schweiz Basel 0 0 0 0
Bern 5 6 5 4
Genf 8 8 6 6
Zürich 6 4 3 2

Serbien sämtliche 78 92 83 83

SiowakischeRepublik Bratislava 0 0 0 0
Kosice,Presov 69 86 85 78

Slowenien sämtliche 43 52 81 71

TschechischeRepublik Bmo 24 32 71 21
Ostrava 69 86 85 78
Prag 12 17 11 97

Türkei(europäischerTeil) | sämtliche 9 10 9 89

Türkei(asiatischerTeil) Adana,Afyon,Antalya, 32 34 93 93
Enäzig, Gaziantep,
Iskenderun,Kastamonu,
Konya,Malatya,Samsun,
Trebizonde(Trabson)

Agri,Diyarbakir,Erzurum, 89 86 9 94
Kars,Van

Akhisar,Ankara,Balikesir, 85 94 9” 93
Bandirma,Bursa,Kütahya

Zonguldak
Ukraine Kiew 77 89 82 87

Lwov,Odessa,Simferopol 85 91 88 88
Ungam sämtliche 72 69 86 77

Weißrußtand sämtliche 72 86 33 80
Zypern sieheAsien

Ankunftsflughafen
Drittländer Abflughafen

Göteborg Malmö Norkköping| Stockholm
1 2 3 4 5 6

il. Afrika

Ägypten sämtliche 22 23 22 22
Äquatorialguinea sämtliche 57 60 57 53
Äthiopien sämtliche 48 51 48 48
Algerien Algier 11 12 5 10

Annaba, 10 11 10 9
Constantine 34 34 32 31
EI Golea

Angola sämtliche 65 68 65 64

Benin sämtliche 58 61 56 56

Botsuana sämtliche 58 61 56 56
BurkinaFaso sämtliche 56 59 54 53

Burundi sämtliche 56 58 59 55



ListeX (Schweden)(Fortsetzung)

Ankunttsflughafen
Drittländer Abflughafen -

Göteborg Malmö Norkköping| Stockholm
1 2 3 4 5 6

li. Afrika
Dschibuti sämtliche 22 23 22 22

Elfenbeinküste sämtliche 58 61 56 56

Gabun sämtliche 58 61 57 56

Gambia sämtliche 26 27 25 36

Ghanas ämtliche 58 61 56 56
Guinea sämtliche 51 53 49 48

Guinea-Bissau sämtliche 51 53 49 48

Kamerun sämtliche 58 61 57 56

KapVerde(Republik) sämtliche 26 27 25 36

Kenia sämtliche 57 60 57 53

Komoren sämtliche 65 67 64 64
Kongo sämtliche 63 66 62 61
Lesotho sämtliche 58 61 56 56
Liberia sämtliche 51 53 49 48

Libyen Benghazi,Tripolis 14 18 16 16
Sebha 92 28 29 27

Madagaskar sämtliche 65 67 64 64
Malawi sämtliche 57 60 57 53

Mali sämtliche 56 59 54 53
Marokko Tanger,Tetuan 0 0 0 0

andereFlughäfen 10 10 9 9
Mauritanien sämtliche 26 27 25 36

Mauritius sämtliche 65 67 64 64

Mosambik sämtliche 65 67 64 64

Namibia sämtliche 58 61 56 56
Niger sämtliche 56 59 54 53

Nigeria sämtliche 58 61 56 56
Ruanda sämtliche 56 58 59 55

Sambia sämtliche 65 67 64 64

Säo TomeundPrincipe sämtliche 51 53 49 48

Senegal sämtliche 26 27 25 36
Seychellen sämtliche 65 67 64 64

SierraLeone sämtliche 51 53 49 48
Simbabwe sämtliche 65 67 64 64

Somalia sämtliche 57 60 57 53
St. Helena sämtliche 51 53 49 48

Sudan sämtliche 42 45 42 42

Südafrika(Republik) sämtliche 70 75 72 71
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Ankunftsflughafen
Drittländer Abflughafen

Göteborg Malmö Norkköping| Stockholm
1 2 3 4 5 6

lt.Afrika

Swasiland sämtliche 58 61 56 56

Tansania sämtliche 57 60 57 53

Togo sämtliche 58 61 56 56
Tschad sämtliche 56 59 54 53

Tunesien Djerba 11 12 10 10
Tunis

Uganda sämtliche 56 58 59 55

Zaire sämtliche 63 66 62 61

Zentralafrikanische sämtliche 50 53 49 48
Republik

Ankunftsflughafen
Drittiänder Abflughafen

Göteborg Malmö Norkköping| Stockholm
1 2 3 4 5 6 7

I. Amerika

1. Nordamerika

Grönland sämtliche 78 75 73 7ı

Kanada Edmonton,Vancouver, 84 83 81 80

Winnipeg 74 74 71 69
Halifax,Montreal,Ottawa,
Quebec,Toronto

VereinigteStaatenvon Akron,Albany,Atlanta, 74 74 79 68
Amerika Baltimore,Boston,Buffalo,

Charleston,Chicago,
Cincinnati,Columbus,
Detroit,Indianapolis,
Jacksonville,KansasCity,
NewOrleans,Lexington,
Louisville,Memphis,
Milwaukee,Minneapolis,
Nashville,NewYork,
Philadelphia,Pittsburgh,
St. Louis,Washington

Albuquerque,Austin, 59 62 60 59
Billings,Dallas,Denver,
Houston,Las Vegas,
LosAngeles,Oklahoma,
Phoenix,Portland,
Salt LakeCity,
San Francisco,Seattle

Anchorage,Fairbanks, 86 81 84 83
Juneau

Honolulu 87 87 85 85

Miami 78 78 74 74

PortoRico 76 75 72 72



Ankunttsflughafen
Drittländer Abflughafen

Göteborg Malmö Norkköping| Stockholm
1 2 3 4 5 6 7

Ill.Amerika
2. Mittelamerika

Bahamas sämtliche 53 54 51 so

Belize sämtliche 61 61 59 58
Bermudas sämtliche 53 54 51 50

Costa Rica sämtliche 61 61 59 58

Curagäo sämtliche 58 59 56 56

DominikanischeRepublik| sämtliche 53 54 51 50

EI Salvador sämtliche 61 61 59 68

Guatemala sämtliche 61 61 59 58
Haiti sämtliche 53 54 51 51

Honduras sämtliche 61 61 59 58
Jamaika sämtliche 61 61 59 58
Jungfeminsein sieheWestindien

Kuba sämtliche 61 61 59 58

Mexiko sämtliche 68 66 68 65
Nicaragua sämtliche 61 61 59 58

Panama sämtliche 61 61 59 58
Westindien sämtliche 58 59 56 56

3. Südamerika

Argentinien sämtliche 64 66 63 62
Aruba sämtliche 58 59 56 56
Bolivien sämtliche 64 66 63 62
Brasilien sämtliche 58 59 56 56

Chile sämtliche 64 66 63 62

Ecuador sämtliche 58 59 56 56
Guyana sämtliche 58 59 56 56
Kolumbien sämtliche 58 59 56 56

Paraguay sämtliche 64 66 63 62

Peru sämtliche 68 59 56 58
Surinam sämtliche 58 59 56 58
TrinidadundTobago sämtliche 58 59 56 56

Uruguay sämtliche 64 66 63 62
Venezuela sämtliche 58 59 56 56
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Ankunftsfiughafen

Dritlländer Abflughafen Göteborg Malmö Norkköping| Stockholm
1 2 3 4 5 6 7

IV. Asien

Afghanistan sämtliche 94 97 96 97

Aserbeidschan sämtliche 98 95 9 93
Bahrain sämtliche 53 56 94 94

Bangladesch sämtliche 94 97 96 97
Bhutan sieheNepal
Birma sämtliche 94 97 9 97

Brunei sieheMalaysia

China sämtliche 94 98 98 9
Hongkong sämtliche 96 99 97 98

Indien sämtliche 94 97 96 97

Indonesien sämtliche 96 99 97 98

Irak sämtliche 79 95 93 94
Iran sämtliche 90 95 94 94

Israel sämtliche 36 39 37 36

Japan sämtliche 96 98 98 99

Jemen, sämtliche 53 56 94 94
ArabischeRepublik

Jordanien sämtliche 53 56 94 94
Kambodscha sämtliche 94 97 96 97

Kasachstan sämtliche 92 96 94 96

Katar sämtliche 53 56 94 95
Kirgisistan sämtliche 92 96 94 96

Kuwait sämtliche 53 56 94 94

Laos sämtliche 94 97 96 97
Libanon sämtliche 36 39 37 36

Macau (Macao) sämtliche 96 99 97 98

Malaysia sämtliche 96 99 97 98
Malediven sämtliche 95 98 96 97

MaskatundOman sämtliche 53 56 94 95

Mongolei sämtliche 95 97 97 99
Nepal sämtliche 94 97 96 97
Nordkorea sämtliche 94 98 98 99

Oman sieheMaskatundOman
Pakistan sämtliche 94 97 96 97

Philippinen sämtliche 96 99 97 98

Saudi-Arabien sämtliche 53 56 94 94
Singapur sämtliche 9 99 97 98
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ListeX (Schweden)(Fortsetzung) ListeXt(Österreich)
Ankunftsfiughafen

Dritländer Abflughafen Göteborg Malmö Norkköping| Stockholm

1 2 3 4 5 6 7

IV.Asien
SriLanka sämtliche 95 98 9 97
Südkorea sämtliche 96 9 97 98
Syrien sämtliche 35 38 36 36
Tadschikistan sämtliche 92 9% 9 %
Taiwan sämtliche 96 99 97 98
Thailand sämtliche 94 97 9 97
Türkei sieheEuropa
Turkmenistan alleFlughäfen 92 96 9 96
Usbekistan sämtliche 92 % 94 96
VereinigteArabische sämtliche 53 56 94 95
Emirate

Vietnam sämtliche 94 97 96 97
Zypern sämtliche 33 36 34 34
V. Australien sämtliche 85 87 86 87
undOzeanien

„ListeXt(Österreich)

Ankunftsflughafen
Drittländer Abflughafen Innsbruck| Klagenfurt Salzburg wien

1 2 3 4 5 6 7
I. Europa

Albanien sämtliche 71 95 78 87
Armenien sämtliche 85 95 89 97
Bosnien-Herzegowina sämtliche 60 92 66 80
Bulgarien sämtliche 72 96 76 83
Estiand sämtliche 70 85 75 95
Färöer sämtliche 17 17 21 16
Georgien sämtliche 84 93 88 97

Gibraltar sämtliche 0 0 0 0
Island sämtliche 41 38 40 39

Kroatien sämtliche 42 60 33 38

Lettland sämtliche 83 79 92 94
Litauen ämtliche 68 74 76 93

Malta sämtliche 8 8 9 7
Mazedonien sämtliche 72 91 78 88

Moldawien sämtliche 69 82 77 96
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Ankuntftsfulghafen
Drittländer Abflughafen

Innsbruck Klagenfurt Salzburg Wien
1 2 3 4 5 6

Montenegro sämtliche 69 95 75 90

Polen Bromberg(Bydgoszcz), 38 47 47 80
Krakau(Cracovie), 46 54 86 69
Danzig(Gdansk),Rzeszow 0 0 0 0
Wroclaw 73 61 82 82
Stettin(Szcescin)
Warschau

Rumänien Bukarest 69 86 75 92
alleübrigen 62 78 69 89

Rußland Gorki,Kuibychev,Perm, 81 81 84 97
Rostow,Wolgograd
St. Petersburg 82 83 88 96
Moskau,Orel 80 86 86 96
Irkutsk,Kirensk,
Krasnoiarsk,Nowosibirsk 94 97 96 99
Khabarovsk,Wladiwostok 9 95 94 99
Omsk,Sverdlovsk

Schweiz Basel 0 0 0 0
Bern 38 32 40 24
Genf 0 0 0 0
Zürich 38 18 24 14

Serbien sämtliche 52 75 60 87

SlowakischeRepublik Bratislava 0 0 0 0
Kosice,Presov 56 44 49 32

Slowenien sämtliche 34 35 36 34

TschechischeRepublik Brno 15 22 20 39
Ostrava 4 50 53 87
Prag 56 44 49 32

Türkei(europäischerTeil)| sämtliche 13 15 14 16

Türkei(asiatischerTeil) Adana,Afyon,Antalya, 40 44 42 46
Erläzig,Gaziantep,
Iskenderun,Kastamonu,
Konya,Malatya,Samsun,
Trebizonde(Trabson)

Agri,Diyarbakir,Erzurum, 85 94 89 97
Kars,Van

Akhisar,Ankara,Balikesir, 30 34 31 35
Bandirma,Bursa,Kütahya,
Zonguldak

Ukraine Kiew 70 81 77 97
Lwov,Odessa,Simferopol 72 84 78 94

Ungam sämtliche 32 55 33 72
Weißrußland sämtliche 50 76 81 93

Zypern sieheAsien
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ListeXI (Österreich)(Fortsetzung)

Ankunftsflughafen

Dritländer Abflughafen Innsbruck| Kiagenfurt Salzburg Wien
1 e 3 4 5 6

N.Afrika

Ägypten sämtliche 29 31 30 31
Äquatorialguinea sämtliche 74 73 72 72

Äthiopien sämtliche 61 60 68 62
Algerien Algier 20 19 19 17

Annaba,Constantine 20 19 18 16
EI Golea 53 52 50 46

Angola sämtliche 80 79 81 78
Benin sämtliche 75 76 74 72

Botsuana sämtliche 84 85 83 83

BurkinaFaso sämtliche 74 72 74 70

Burundi sämtliche 68 70 68 69

Dschibuti sämtliche 61 60 68 62

Elfenbeinküste sämtliche 75 76 74 72
Gabun sämtliche 74 73 72 72
Gambia sämtliche 33 32 32 30

Ghana sämtliche 75 76 74 72

Guinea sämtliche 64 63 53 60
Guinea-Bissau sämtliche 64 63 53 60
Kamerun sämtliche 74 73 72 72

KapVerde(Republik) sämtliche 33 32 32 30
Kenia sämtliche 69 69 7ı 70

Komoren sämtliche 77 77 78 77

Kongo sämtliche 78 78 79 77

Lesotho sämtliche 84 85 83 83
Liberia sämtliche 64 63 53 60

Libyen Benghazi,Tripolis 45 48 45 44
Sebha 28 3” 27 27

Madagaskar sämtliche 77 77 78 77

Malawi sämtliche 69 69 71 70

Mali sämtliche 74 72 74 70
Marokko Tanger,Tetuan 0 0 0 0

andereFlughäfen 14 13 13 12

Mauritanien sämtliche 33 32 32 30
Mauritius sämtliche 77 77 78 77

Mosambik sämtliche 77 77 78 77

Namibia sämtliche 84 85 83 83

Niger sämtliche 74 72 74 70

Nigeria sämtliche 75 76 74 72
Ruanda sämtliche 68 70 68 69



2217

Ankunftsflughafen

Dritlländer Abflughafen Innsbruck| Klagenfurt Salzburg Wien

1 2 3 4 5 6 7
Sambia sämtliche 77 77 78 77

Säo TomeundPrincipe sämtliche 74 73 72 72

Senegal sämtliche 33 32 32 30

Seychellen sämtliche 77 77 78 77
SierraLeone sämtliche 64 64 53 60

Simbabwe sämtliche 77 77 78 77

Somalia sämtliche 69 69 71 70
St. Helena sämtliche 74 73 72 72

Sudan sämtliche 55 55 57 56

Südafrika(Republik) sämtliche 84 85 83 83
Swasiland sämtliche 84 85 83 83

Tansania sämtliche 69 69 71 70

Togo sämtliche 75 76 74 72

Tschad sämtliche 74 72 74 70

Tunesien Djerba 22 22 21 19
Tunis

Uganda sämtliche 68 70 68 69

Zaire sämtliche 78 78 79 77

Zentralafrikanische sämtliche 67 69 66 66
Republik
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ListeXI (Österreich)(Fortsetzung)
Ankunftsflughafen

Drittländer Abflughafen
Innsbruck Klagenfurt Salzburg Wien

1 2 3 4 5 6
Ill. Amerika

1. Nordamerika

Kanada Edmonton,Vancouver, 88 86 86 85
Winnipeg

Halifax,Montreal,Ottawa, 8 79 80 78
Quebec,Toronto

Grönland sämtliche 64 62 63 61
VereinigteStaatenvon Akron,Albany,Atlanta, 75 73 74 YA
Amerika Baltimore,Boston,Buffalo, \

Charleston,Chicago,
Cincinnati,Columbus,
Detroit,Indianapolis,
Jacksonville,KansasCity,
NewOrleans,Lexington,
Louisville,Memphis,
Milwaukee,Minneapolis,
Nashville,NewYork,
Philadelphia,Pittsburgh,
St Louis,Washington

Albuquerque,Austin, 65 63 64 62
Billings,Dallas,Denver,
Houston,Las Vegas,
Los Angeles,Oklahoma,
Phoenix,Portiand,
Salt LakeCity,
San Francisco,Seattle

Anchorage,Fairbanks, 91 88 89 87
Juneau

Honolulu 79 77 78 76

Miami 60° 59 59 57

PortoRico 58 56 56 55
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Ankunftsflughafen

Drittänder Abflughafen Innsbruck| Klagenfurt Salzburg Wien

1 2 3 4 5 6 7
1.Mittelamerika

Bahamas sämtliche 57 56 56 54

Belize sämtliche 65 63 64 62
Bermuda sämtliche 57 56 56 54
CostaRica sämtliche 65 63 64 62
Kuba sämtliche 65 63 64 62

Curagäo sämtliche 71 70 70 69
DominikanischeRepublik| sämtliche 57 56 56 54

EI Salvador sämtliche 65 63 64 62

Guatemala sämtliche 57 56 56 54

Haiti sämtliche 57 56 56 54
Honduras sämtliche 65 63 64 62
Jamaika sämtliche 65 63 64 62

Jungferninseln sieheWestindien

Mexiko sämtliche 72 70 7ı 69
Nicaragua sämtliche 65 63 64 62

Panama sämtliche 65 63 64 62

Westindien sämtliche 71 71 70 69

Ankunftsfiughafen
Drittländer Abflughafen

Innsbruck Klagenfurt Salzburg Wien
1 2 3 4 5 6 7

3.Südamerika
Argentinien sämtliche 7ı 71 70 69
Aruba sämtliche 66 65 65 63
Bolivien sämtliche 7a 71 70 69

Brasilien sämtliche 66 65 65 63
Chile sämtliche 71 71 70 69
Kolumbien sämtliche 66 65 65 63

Ecuador sämtliche 66 65 65 63
Guyana sämtliche 66 65 65 63
Paraguay sämtliche 7ı 7ı 70 69

Peru sämtliche 66 65 65 63

Suriname sämtliche 66 65 ‚6 63
TrinidadundTobago sämtliche 66 65 65 63

Uruguay sämtliche 71 71 70 69
Venezuela sämtliche 66 65 65 63
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ListeXI(Österreich)(Fortsetzung)
Ankunftsflughafen

Dritländer Abflughafen Innsbruck| Klagenfurt Salzburg Wien

1 2 3 4 5 6

IV.Asien
Afghanistan sämtliche 7 75 73 75
Aserbeidschan sämtliche 84 93 88 97
Bahrain sämtliche 52 55 53 55
Bangladesch sämtliche 7 75 73 75

Bhutan sieheNepal

Birma sämtliche 94 97 [, 97
Brunei sieheMalaysia

China sämtliche 95 98 97 99
Hongkong sämtliche 80 82 80 82

Indien sämtliche 71 75 73 75
Indonesien sämtliche 80 82 80 82
Irak sämtliche 56 60 58 61
Iran sämtliche 89 9% 92 97

Israel sämtliche 28 30 28 30
Japan sämtliche 96 98 97 100
Jemen, sämtliche 61 60 68 62
ArabischeRepublik
Jordanien sämtliche 28 30 28 30

Kambodscha sämtliche 94 97 9 97

Kasachstan sämtliche 92 96 94 99

Katar sämtliche 52 55 53 55

Kirgisistan sämtliche 92 96 94 99
Kuwait sämtliche 52 55 53 55

Libanon sämtliche 28 30 28 30

Macau(Macao) sämtliche 0 82 80 82
Malaysia sämtliche 80 8 80 82

Malediven sämtliche 75 77 73 77

MaskatundOman sämtliche 52 55 53 55
Mongolei sämtliche 95 97 96 99

Nepal sämtliche 71 75 73 75
Nordkorea sämtliche 95 98 97 99

Oman sieheMaskatundOman

Pakistan sämtliche 7i 75 73 75

Philippinen sämtliche 80 82 80 82

Saudi-Arabien sämtliche 52 55 53 55

Singapur sämtliche 80 82 80 82
Sri Lanka sämtliche 75 77 73 77
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Ankunftsflughafen
Dritländer Abflughafen Innsbruck| Klagenfurt Salzburg Wien

1 2 3 4 5 6 7
Südkorea sämtliche 80 82 80 82

Syrien sämtliche 29 32 29 31

Tadschikistan sämtliche 9 9 94 9

Taiwan sämtliche 80 82 80 82

Thailand sämtliche 79 81 80 82
Türkei sieheEuropa
Turkmenistan sämtliche 92 96 94 99

Usbekistan sämtliche 92 96 94 99
VereinigteArabische sämtliche 52 55 53 55
Emirate

Vietnam sämtliche 79 81 80 8

Zypern sämtliche ‚22 48 22 49
V. Australien sämtliche 87 88 87 87

undOzeanien

ListeX1l(Finnland)

Ankunftsflughafen
Drittländer Abflughafen Helsinki Tampere Turku

1 2 3 4 5 6
I. Europa
Albanien sämtliche 98 94 97

Armenien sämtliche 100 93 95

Belarus sämtliche 100 81 88
Bosnien-Herzegowina sämtliche 98 92 98
Bulgarien sämtliche 98 92 97
Estland sämtliche 100 29 34
Färöer sämtliche 35 37 38

Georgien sämtliche 100 92 95

Gibraltar sämtliche 0 0 0
Island sämtliche 60 63 64

Kroatien sämtliche 74 69 74
Lettland sämtliche 67 63

Litauen sämtliche 100 97 90
Makedonien(ehemalige sämtliche 98 92 97
jugoslawischeRepublik)

Malta sämtliche 4 3 4

Moldau sämtliche 100 92 93
Montenegro sämtliche 98 92 97



Ankunftsflughafen
Drittländer Abflughafen

Helsinki Tampere Turku

1 2 3 4 5 6 7

I. Europa(Fortsetzung)

Polen Bromberg(Bydgoszcz), 9 84 97
Krakau(Kraköw), 95 76 %
Danzig(Gdansk),
Rzeszow,
Breslau(Wroclaw) 0 0 0
Stettin(Szczescin), 96 84 96
Warschau

Rumänien sämtliche 100 93 94
Rußland Gorki,Kuibychev,Perm, 100 88 93

Rostow, 'Wolgograd 67 33 43
St. Petersburg
Moskau,Orel 100 77 67
Irkutsk,Kirensk, 9% 95 67
Krasnoiarsk,Nowosibirsk 95 9 9
Khabarovsk,Wiadiwostok
Omsk,Sverdiovsk

Schweiz Basel 0 0 0
Bern 5 5 6
Genf 86 83 88
Zürich 2 2 2

Serbien sämtliche 94 93 96
SlowakischeRepublik Bratislava 0 0 0

Kosice 97 88 95

Siowenien sämtliche 72 68 74
TschechischeRepublik Bmo 51 60 66

Ostrava 9 88 95
Prag 62 59 65

Türkei(europäischerTeil)| sämtliche 100 93 97

Türkei(asiatischerTeil) Adana,Afyon,Antalya, 100 95 96
Erläzig,Gaziantep,
Iskenderun,Kastamonu,
Konya,Malatya,Samsun,
Trebizonde(Trabson)

Agri,Diyarbakir,Erzurum, 100 94 96
Kars,Van

Akhisar,Ankara,Balikesir, 100 93 96
Bandirma,Bursa,Kütahya,
Zonguldak

Ukraine Kiew 100 87 92
Lwov,Odessa,Simferopol 100 % 93

Ungarn sämtliche 98 43 98

Zypem sieheAsien
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Ankunttsflughafen
Drittländer Abflughafen Helsinki Tampere Turku

1 2 3 4 5 7

Il. Afrika

Ägypten sämtliche 22 21 22
Algerien Algier 9 9 9

Annaba,Constantine 8 8 8
EIGolea 28 28 29

Angola sämtliche 62 61 62

Äquatorialguinea sämtliche 45 45 45
Äthiopien sämtliche 49 47 47
Benin sämtliche 55 54 55
Botswana sämtliche 67 66 67

BurkinaFaso sämtliche 50 49 50

Burundi sämtliche 54 53 34
Cöted'Ivoire sämtliche 55 54 55

Dschibuti sämtliche 49 47 47
Gabun sämtliche 54 53 53
Gambia sämtliche 23 22 23

Ghana sämtliche 55 54 55
Guinea sämtliche 45 45 45

Guinea-Bissau sämtliche 45 45 45

Kamerun sämtliche 54 53 54
KapVerde(Republik) sämtliche 23 22 23
Kenia sämtliche 56 55 56
Komoren sämtliche 63 62 63
Kongo sämtliche 60 59 60
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Drittländer Abflughafen Ankunftsflughafen
Helsinki Tampere Turku

1 2 3 4 5 6

Lesotho sämtliche 67 66 67
Libyen Benghazi,Tripolis 15 15 15

Sebha 26 26 26
Madagaskar sämtliche 63 62 63
Malawi sämtliche 56 55
Mali sämtliche 50 49 50
Marokko Tanger,Tetuan 0 0 0

andereFlughäfen 8 8 8
Mauritanien sämtliche 23 22 23

Mauritius sämtliche 63 62 63
Mosambik sämtliche 63 62
Namibia sämtliche 67 66 67

Niger sämtliche 50 49 so
Nigeria sämtliche 55 54 55

RepublikSüdafrika sämtliche 67 66 67
Ruanda sämtliche 54 53 54

Sambia sämtliche 63 62 63
Säo Tomeand Principe sämtliche 45 45 45
Senegal sämtliche 23 22 23

Seychellen sämtliche 63 62 63
SierraLeone sämtliche 45 45 45

Simbabwe sämtliche 63 62 63

Somalia sämtliche 56 55 56
St Helena sämtliche 45 45 45

Sudan sämtliche 42 40 41

Swasiland sämtliche 67 66 67
Tansania sämtliche 56 55 56

Togo sämtliche 55 54 55
Tunesien Djerba

Tunis 9 9 9

Tschad sämtliche 50 49 50

Uganda sämtliche 54 53 54

Zaire sämtliche 60 59 60
Zentralafrikanische sämtliche 54 53 54
Republik
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Drittiänder Abflughafen
Ankunftsfiughafen

Helsinki Tampere Turku
2 3 4 5

Ill. Amerika

1. Nordamerika

Kanada Edmonton, Vancouver,
Winipeg
Halifax,Montreal,Ottawa,
Quebec,Toronto

76

65 65

78

Grönland
VereinigteStaatenvon
Amerika

sämtliche
Akron,Albany,Atlanta,
Baltimore,Boston,
Buffalo,
Charleston,Chicago,
Cincinnati,Columbus,
Detroit,Indianapolis,
Jacksonville,KansasCity,
New Orleans, Lexington,
Louisville,Memphis,
Milwaukee,Minneapolis,
Nashville, New York,
Philadelphia, Pittsburgh,
St Louis,Washington
Albuquerque,Austin,
Billings,Dallas,Denver,
Houston,Las Vegas,
Los Angeles,Oklahoma,
Phoenix,Portland,
SaltLakeCity,
San Francisco,Seattie
Anchorage, Fairbanks,
Juneau
Honolulu
Miami
PortoRico

65

56

81

67

67

80

82

67

88

57
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Drittländer Abflughafen AnkunftsflughafenHelsinki Tampere Turku
1 2 3 4 5

2. Mittelamerika

Bahamas sämtliche 47 47 48

Belize sämtliche 55 55 56
Bermuda sämtliche 47 47 48

CostaRica _ sämtliche 55 55 56
Curagäo sämtliche 54 53 54
DominikanischeRepublik sämtliche 47 47 48

Ei Salvador sämtliche 55 55 56

Guatemala sämtliche 55 55 56
Haiti sämtliche 47 47 48

Honduras sämtliche 55 55 56

Jamaika sämtliche 55 55 56

Jungferninseln sieheWestindien
Kuba sämtliche 55 55 56

Mexiko sämtliche 62 62 63
Nicaragua sämtliche 55 55 56

Panama sämtliche 55 "55 56
Westindien sämtliche 54 53 54

Drittländer Abflughafen Ankunftsfiughafen
Helsinki Tampere Turku

1 2 3 4 5
3. Südamerika

Argentinien sämtliche 60 60 60
Aruba sämtliche 54 53 54

Bolivien sämtliche 60 60 60

Brasilien sämtliche 54 53 54

Chile sämtliche 60 60 60
Ecuador sämtliche 54 53 54
Guyana sämtliche 54 53 54
Kolumbien sämtliche 54 54 53

Paraguay sämtliche 60 60 60

Peru sämtliche 54 53 54

Suriname sämtliche 54 53 54

TrinidadundTobago sämtliche 54 53 54

Uruguay sämtliche 60 60 60
Venezuela sämtliche 54 53 54
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Drittländer Abflughafen Ankunftsflughafen
Helsinki Tampere Turku

1 2 3 4 5 7
IV. Asien

Afghanistan sämtliche 100 97 97

Aserbeidschan sämtliche 100 92 95
Bahrain sämtliche 100 96 9

Bangladesch sämtliche 100 97 97
Bhutan sieheNepal

Birma sämtliche 100 97 97
Brunei sieheMalaysia
China sämtliche 100 98 97

Hongkong sämtliche 100 99 98

Indien sämtliche 100 97 97

Indonesien sämtliche 100 99 98

Irak sämtliche 100 95 93

Iran sämtliche 100 95 97
Israel sämtliche 100 94 95

Japan sämtliche 100 98 98
Jemen, sämtliche 48 47 47

ArabischeRepublik

Jordanien sämtliche 100 94 94
Kambodscha sämtliche 100 97 97

Kasachstan sämtliche 100 96 96

Katar sämtliche 100 96 96
Kirgisistan sämtliche 100 9% 96

Kuwait sämtliche 100 96 96
Laos sämtliche 100 97 97
Macau(Macao) sämtliche 100 99 98

Malaysia sämtliche 100 99 98
Malediven sämtliche 100 91 9
MaskatundOman sämtliche 100 96 96
Mongolei sämtliche 100 94 95

Nepal sämtliche 100 97 97

Nordkorea sämtliche 100 98 97

Oman sieheMaskatundOman

Pakistan sämtliche 100 97 97
Philippinen sämtliche 100 9 98
Saudi-Arabien sämtliche 100 96 96

Singapur sämtliche 100 99 98
Sri Lanka sämtliche 100 9 91
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ListeXI (Finnland)(Fortsetzung)

Drittländer Abflughafen Ankunftsflughafen
Helsinki Tampere Turku

1 2 3 4 5
Südkorea sämtliche 100 99 98

Syrien sämtliche 100 94 96

Tadschikistan sämtliche 100 96 96
Taiwan sämtliche 100 99 98
Thailand sämtliche 100 97 97

Türkei sieheEuropa

Turkmenistan sämtliche 100 9% 96

Usbekistan sämtliche 100 9% 96
VereinigteArabischeEmirate| sämtliche 100 96 96

Vietnam sämtliche 100 97 97

Zypem sämtliche 100 98 97

V. Australien sämtliche 98 97 87
undOzeanien



52. Anhang27wirdwiefolgtergänzt:
„Handelszentren,diebeiderBerechnungder Preiseje Einheit
türjedePositionderKlassenteilungzu berücksichtigensind“

Rubrik KN-Code Österreich Finnland Norwegen Schweden

1.10 07019051
07019059 x x

1.20 07020010
07020090 x x

1.30 07031019 x x
1.40 07032000 x
1.50 ex 0703 90 00 x x

1.60 ex07041010
ex07041090 x x

1.70 07042000 x x
1.80 07049010 x x
1.90 ex07049090

(Broccoli) x
1.100 ex07049090

(Chinakohl) x
1.110 07051110

07051190 x x
1.120 ex07052900 x
1.130 ex07061000 x x
1.140 ex07069090 x x
1.150 07070011

07070019 x x
1.160 07081010

07081090 x x
1.170.1 ex07082010 )

ex07082090 x x

1.170.2 ex07082010 }
ex07082090 x x
(Vulgarisvar.
Compressussavi)

1.180 ex 070890 00 x x

1.190 07091000 x
1.200.1 ex07092000

(GrünerSpargel) x

1.200.2 ex07092000
(andererSpargel) x x

1.210 07093000 x
1.220 ex 0709 40 00 x x

1.10 07019051 )
07019059 x x
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Rubrik KN-Code Österreich Finnland Norwegen Schweden

1.230 07095130 x
1.240 07096010 x

1.250 07099050 x x

1.260 07099070 x x

1.270 07142010 x

2.10 ex08024000 x

2.20 ex08030010 x

2.30 ex 0804 30 00 x

2.40 ex08044010
ex08044090 x

2.50 ex08045000 x

2.60.1 08051011
08051021 x x
08051031
08051041

2.60.2 08051015
08051025 x
08051035
08051045 x

2.60.3 08051019
08051029 x
08051039 x
08051049 x

2.70.1 ex08052010 x x
2.70.2 ex08052030 x x

2.70.3 ex08052050 x x

2.70.4 ex08052070 } }
ex08052090 x x

2.80 ex 0805 30 10 x

2.85 ex 0805 30 90 x

2.90.1 ex 0805 40 00 x x
(Grapefruits,weiß)

2.90.2 ex08054000
(Grapefruits,rosa)
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Rubrik KN-Code Österreich Finnland Norwegen Schweden

070190 51 )
07019059 x

2.100
08061015
0806 1011

08061019

2.110 08071010

2.120.1 ex 08071090
(Melonen:
Amarillo, usw.)

2.120.2 ex08071090
(Melonen:andere)

2.130 08081031
08081033
08081039
08081051
08081053
08081059
08081081
08081083
08081089

2.140.1 ex080820 31
ex080820 33
ex 08082035
ex080820 39
(Birnen:Nashi)

2.140.2 ex 0808 20 31
ex080820 33
ex 080820 35
ex 080820 39
(Birnen:Andere)

2.150 08091000

2.160 080920 10
08092090

2.170 ex 08093090
(Pfirsiche)

2.180 ex 080930 10
(Nektarinen)

2.190 080940 10
080940 19

2.200 08101010
08101090

2.205 081020 10
08101090

2.210 08104030

2.220 081090 10

2.230 ex08109080
(Granatäpfel)

2.240 ex08109080
(Khakis,Sharon)

2.250 ex 081090 30
(Litschi-Pflaumen)



Anhang31 (SAD - Einheitspapier)wirdwiefolgtgeändert:
In Exemplar5 wirdfolgendeshinzugefügt:„Palautetaan“,„Tilbakesendestil“,„Ätertill“,
Anhang32 (SAD - AnmeldungfürDatenverarbeitung)wirdwiefolgtgeändert:
In denExemplaren4 und5 wirdfolgendeshinzugefügt:„Palautetaan“,„Tilbakesendestil“,„Ätertill".
Anhang48 wirdwiefolgtgeändert:
InAbschnitt| Nummer1erhältdermitdenWorten„biszumHöchstbetrag“beginnendeund„Nordirland“endendeAbsatzfolgende
Fassung:
„bis zum Höchstbetragvon ........... selbstschuldnerischeBürgschaftgegenüberdem KönigreichBelgien,dem Königreich
Dänemark,derBundesrepublikDeutschland,derGriechischenRepublik,demKönigreichSpanien,der FranzösischenRepublik,
Irland,der ItalienischenRepublik,demGroßherzogtumLuxemburg,demKönigreichderNiederlande,demKönigreichNorwegen,
derRepublikÖsterreich,der PortugiesischenRepublik,derRepublikFinnland,demKönigreichSchwedenunddemVereinigten
KönigreichGroßbritannienundNordirland.“

InAbschnitt| Nummer1erhältdermitdenWorten„biszumHöchstbetrag“beginnendeund„Nordirland“endendeAbsatzfolgende
Fassung:
„bis zum Höchstbetragvon... selbstschuldnerischeBürgschaftgegenüberdem KönigreichBelgien,dem Königreich
Dänemark,derBundesrepublikDeutschland,derGriechischenRepublik,demKönigreichSpanien,der FranzösischenRepublik,
Irland,derItalienischenRepublik,demGroßherzogtumLuxemburg,demKönigreichderNiederlande,demKönigreichNorwegen,
der RepublikÖsterreich,der PortugiesischenRepublik,der RepublikFinnland,demKönigreichSchwedenunddemVereinigten
KönigreichGroßbritannienundNordirland.“

Anhang50wirdwiefolgtgeändert:
InAbschnittI Nummer1erhältdermitdenWorten„selbstschuldnerischenBürgschaft“beginnendeund„Sicherheitstitel“endende
AbsatzfolgendeFassung:
„seibstschuldnerischeBürgschaftgegenüberdemKönigreichBelgien,demKönigreichDänemark,derBundesrepublikDeutsch-
land,derGriechischenRepublik,demKönigreichSpanien,der FranzösischenRepublik,Irland,der ItalienischenRepublik,dem
GroßherzogtumLuxemburg,demKönigreichderNiederlande,demKönigreichNorwegen,derRepublikÖsterreich,derPortugiesi-
schenRepublik,derRepublikFinnland,demKönigreichSchwedenunddemVereinigtenKönigreichGroßbritannienundNordirland
für die Beträge,die der Hauptverpflichteteden genanntenStaatenaufgrundvon Zuwiderhandlungen,die im Verlauf von
gemeinschaftlichenVersandverfahrenbegangenwordensind,fürdieder(die)UnterzeichnetedurchAusstellungeinesSicherheits-
titelseineBürgschaftübernommenhat,insgesamtanZöllen,Steuern,AbschöpfungenundanderenAbgaben—mitAusnahmevon
GeldstrafenoderBußgeldern—schuldenwird,undzwarbezüglichderHaupt-oderNebenverbindlichkeiten,derKostenundder
Zuschläge- bis zu einemHöchstbetragvon7000ECU je Sicherheitstitel.“

Anhang51wirdwiefolgtgeändert:
Folgendeswirdin Feld7 gestrichen:
„Wirtschafts. .“,„Österreich“,„Finnland“,„Norwegen“,„Schweden“.

Anhang60wirdwiefolgtgeändert:
UnterderÜberschrift„Vorschriftenzu denAngabenaufdemBerechnungsvordruck“Abschnitt„I:AllgemeineBemerkungen“
a) inderAufzählungnachdemmit„AufdemBerechnungsvordruck“beginnendenSatzwirdfolgendeseingefügt:

„AT =fürÖsterreich“
„Fl =für Finnland“
„NO =fürNorwegen“
„SE =fürSchweden“

b) inderAufzählungnachdemmit„Feld16“beginnendenAbsatzwirdfolgendeseingefügt:
„ATS =österreichischeSchillinge“
„FIM =Finnmark*
„NOK= norwegischeKronen“
„SEK =schwedischeKronen“

Anhang63 (KontrollexemplarT5) wirdwiefolgtgeändert:
In denExemplaren4 und5 wirdfolgendeshinzugefügt:„Palautetaan“,„Tilbakesendestil“,„Ätertill“.

Anhang68/Awirdwiefolgtgeändert:
UnterderÜberschrift„VorschriftenüberdieBewilligungzumFühreneinesZollagersoderfürdieInanspruchnahmedesZollverfah-
rens“wirdinderAufzählungunterNummer3 folgendeseingefügt:
„—ATfürÖsterreich“
„- Fi für Finnland“
„—NO fürNorwegen“
„= SE fürSchweden“
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62. Artikel81wirdwiefolgtgeändert:
Folgendeswirdin HinweisB 14derHinweiseaufderRückseitedes AuskunftsblattsINF 6 eingefügt:
„- ATS fürösterreichischeSchillinge“
„= FIM fürFinnmark“
„= NOK fürnorwegischeKronen“
„= SEK für schwedische Kronen“

63. Anhang82wirdwiefolgtgeändert:
Folgendeswirdin HinweisB 9 derHinweiseaufderRückseitedesAuskunftsblattsINF 1eingefügt:
„= ATS fürösterreichischeSchillinge*
„= FIM fürFinnmark“
„= NOK fürnorwegischeKronen“
„= SEK fürschwedischeKronen“

64. Anhang98wirdwiefolgtgeändert:
Folgendeswirdin HinweisB 13derHinweiseaufderRückseitedesAuskunftsblattsINF 6 eingefügt:
„_ ATS für österreichische Schillinge“
„= FIM für Finnmark“
„= NOK fürnorwegischeKronen“
„= SEK fürschwedischeKronen“

65. Anhang99wirdwiefolgtgeändert:
Folgendeswirdgestrichen:
„Österreich“
„Finnland“
„Norwegen“
„Schweden“

66. Anhang106wirdwiefolgtgeändert:
a) Folgendeswirdin BemerkungB 15derBemerkungenaufderRückseitedesAuskunftsblattsINF 2 eingefügt:

„= ATS fürösterreichischeSchillinge*
„= FIM für Finnmark“
„= NOK fürnorwegischeKronen“
„= SEK fürschwedischeKronen“

b) Folgendeswirdindie BestimungenüberdasAuskunftsblattINF 2 eingefügt:
„ATfürÖsterreich“
„Fl für Finnland“
„NOfürNorwegen“
„SE fürSchweden“

67. Anhang108wirdwiefolgtergänzt:
„Finnland: SuomenVapaasatamaOy/

FinlandsFrinamnAb
10940HANKO/HANGÖ

Schweden: Frihamneni Stockholm
Frihamneni Göteborg
Frihamneni Malmö
Frinamneni Norrköping
Frihamnen vid Arlanda“.

68. Anhang111wirdwiefolgtgeändert:
Folgendeswirdin HinweisB 12derHinweiseaufderRückseitedes Formulars„AntragaufErstattung/Erlaß“eingefügt:
„—ATS fürösterreichischeSchillinge“
„= FIM für Finnmark“
„= NOK fürnorwegischeKronen“
„= SEK für schwedische Kronen”

N.TechnischeAnpassungvonnichtimZollkodex
enthaltenenBestimmungen

1. 376L 0308:Richtlinie76/308/EWGdes Ratesvom15.März 1976überdie gegenseitigeUnterstützungbei der Beitreibungvon
ForderungenimZusammenhangmitMaßnahmen,dieBestandteildesFinanzierungssystemsdesEuropäischenAusrichtungs-und
GarantiefondsfürdieLandwirtschaftsind,sowievonAbschöpfungenundZöllenundbezüglichderMehrwertsteuerundbestimmter
Verbrauchsteuern(ABl.Nr. L 73vom19.3. 1976,$. 18),geändertdurch:
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)
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- 379L 1071:Richtlinie79/1071/EWGdes Ratesvom6. Dezember1979(ABl.Nr. L 331vom27. 12.1979,S. 10)
- 185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublikvom20.Dezember1985(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
Artikel22Absatz2 erhältfolgendeFassung:
„DerVertreterderKommissionunterbreitetdemAusschußeinenEntwurfderzu erlassendenVorschriften.DerAusschußnimmtzu
diesemEntwurfinnerhalbeinerFristStellung,diederVorsitzendenachderDringlichkeitderbetreffendenFragebestimmenkann.
DieStellungnahmekommtmiteinerMehrheitvon64 Stimmenzustande,wobeidieStimmenderMitgliedstaatennachArtikel148
Absatz2 desVertragsgewogenwerden.DerVorsitzendenimmtan derAbstimmungnichtteil.“

2. 382 R 0636: Verordnung(EWG) Nr. 636/82des Rates vom 16. März 1982zur Schaffungeines wirtschaftlichenpassiven
VeredelungsverkehrsfürbestimmteTextil-undBekleidungserzeugnisse,dienachBe- oderVerarbeitungingewissenDrittländern
wiederindieGemeinschafteingeführtwerden(ABl.Nr. L 76vom20. 3. 1982,S. 1),geändertdurch:
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
Artikel12Absatz3 Buchstabea zweiterUnterabsatzerhältfolgendeFassung:
„DerAusschußnimmtzu diesemEntwurfinnerhalbeinerFristStellung,diederVorsitzendenachderDringlichkeitderbetreffenden
Fragen bestimmenkann. Die Stellungnahmekommtmit einer Mehrheitvon 64 Stimmenzustande,wobei die Stimmender
MitgliedstaatennachArtikel148Absatz2 desVertragsgewogenwerden.DerVorsitzendenimmtanderAbstimmungnichtteil.“

3. 383R 0918:Verordnung(EWG)Nr.918/83desRatesvom28.März1983überdasgemeinschaftlicheSystemderZollbefreiungen
(ABI.Nr. L 105vom23.4. 1983,S. 1),geändertdurch:
- 1851:AkteüberdieBeitrittsbedingungenundAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsSpanienundderPortugiesi-

schenRepublikvom20.Dezember1985(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
= 385R 3822:Verordnung(EWG) Nr. 3822/85des Ratesvom20.Dezember1985(ABl.Nr. L 370vom31. 12.1985,S. 22)
- 387R 3691:Verordnung(EWG) Nr. 3691/87des Ratesvom9. Dezember1987(ABl.Nr. L 347vom11.12.1987,S. 8)
- 388R 1315:Verordnung(EWG) Nr. 1315/88des Ratesvom3. Mai 1988(ABl.Nr. L 123vom17.5. 1988,S. 2)
- 388R 4235:Verordnung(EWG) Nr.4235/88des Ratesvom21.Dezember1988(ABl.Nr. L 373vom31. 12.1988,S. 1)
- 391R 3357:Verordnung(EWG)Nr. 3357/91des Ratesvom7. November1991(ABl.Nr. L 318vom20. 11.1991,S. 3)
- 392R 2913:Verordnung(EWG) Nr. 2913/92des Ratesvom12.Oktober1992(ABl.Nr. L 302vom19.10.1992,S. 1)
- 394R 0355:Verordnung(EG) Nr. 355/94des Ratesvom14.Februar1994(ABl.Nr. L 46vom18.2. 1994,S. 5).
a) FolgenderArtikelwirdeingefügt:

„Artikel10a
InAbweichungvondenArtikeln3,4 und7darfNorwegenseinevordemBeitrittgeltendeninnerstaatlichenRechtsvorschriften

überdieVerbringungvonGüternvonSvalbardzumnorwegischenFestlandanwenden,soferndie inNorwegenvordemBeitritt
bestehendeRegelunggünstigerwaralsdiegemeinschaftlicheRegelungüberEinfuhrenderbetreffendenWarenvonSvalbardin
dasZollgebietNorwegensimSinnederVerordnung(EWG)Nr.2913/92vom12.Oktober1992inderFassungderBeitrittsakte
Norwegens.”

b) FolgenderArtikelwirdeingefügt:
„Artikel30a

InAbweichungvonArtikel30 istNorwegenbefugt,seinevordemBeitrittgeltendeninnerstaatlichenRechtsvorschriftenüber
KleinsendungenvonWarenvonSvalbardzumnorwegischenFestlandanzuwenden,soferndie in NorwegenvordemBeitritt
bestehendeRegelunggünstigerwaralsdiegemeinschaftlicheRegelungüberEinfuhrenderbetreffendenWarenvonSvalbardin
dasZollgebietNorwegensimSinnederVerordnung(EWG)Nr.2913/92vom12.Oktober1992inderFassungderBeitrittsakte
Norwegens.“

4. 383 R 2289:Verordnung(EWG) Nr. 2289/83der Kommissionvom29. Juli 1983zur Durchführungder Artikel70 bis 78 der
Verordnung(EWG)Nr.918/83desRatesüberdasgemeinschaftlicheSystemderZollbefreiungen(ABi.Nr.L 220vom11.8. 1983,
S. 15),geändertdurch:
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 385R 1746:Verordnung(EWG) Nr. 1746/85derKommissionvom26. Juni 1985(ABl.Nr. L 167vom27.6. 1985,S. 23)
- 385R 3399:Verordnung(EWG) Nr. 3399/85der Kommissionvom28. November1985(ABl.Nr. L 322vom3. 12. 1985,S.

10)
- 392R 0735:Verordnung(EWG) Nr.735/92derKommissionvom25.März1992(ABl.Nr. L 81vom26.3. 1992,S. 18).
In Artikel3 Absatz2 Unterabsatz2 wirdfolgenderWortlauthinzugefügt:
„= „Vammaisilletarkoitetuttavarat:tullittomuusjatkuu,edellyttäenettä asetuksen(ETY) N:o 918/8377 artiklan2 kohdan2

alakohdanehtojanoudatetaan/föremälförhandikappade:Fortsatttullfrinetunderförutsättningattvillkoreni artikel77.2andra
stycketi förordning(EEG) nr918/93uppfylis,*,

- „Artiklerberegnetpäfunksjonshemmede:Fritaketopprettholdesforutsattatartikel77.2 annetleddi forordning(EOF) nr918/83
overholdes,“,

- „Föremälför handikappade:Fortsatttulifrihetunderförutsättningattvillkoreni artikel77.2andrastycketi förordning(EEG)
nr918/83uppfylis.'“
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. 383R 2290:Verordnung(EWG)Nr.2290/83derKommissionvom29.Juli 1983zurDurchführungderArtikel50bis59bsowieder
Artikel63aund63bderVerordnung(EWG)Nr.918/83desRatesüberdasgemeinschaftlicheSystemderZollbefreiungen(ABl.Nr.
L 220vom11.8. 1983,S. 21),geändertdurch:
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr.L302vom15.11.1985,S.23)
- 385R 1745:Verordnung(EWG) Nr. 1746/85derKommissionvom26.Juni 1985(ABl.Nr. L 167vom27.6. 1985,S. 21)
- 385 R 3399:Verordnung(EWG) Nr. 3399/85der Kommissionvom28. November1985(ABl. Nr. L 322 vom3. 12. 1985,

S. 10)
- 388 R 3893:Verordnung(EWG) Nr. 3893/88der Kommissionvom 14.Dezember1988(ABl. Nr. L 346vom15. 12. 1988,

$.32)
- 389R 1843:Verordnung(EWG) Nr. 1843/89derKommissionvom26. Juni 1989(ABl.Nr. L 180vom27.6. 1989,S. 22)
- 392R 0735:Verordnung(EWG)Nr. 735/92derKommissionvom25.März 1992(ABl.Nr. L 81vom26.3. 1992,S. 18).
In Artikel3 Absatz2 Unterabsatz2 wirdfolgenderWortlauteingefügt:
„= „Unesco-tavarat:tullittomuusjatkuu,edellyttäenettäasetuksen(ETY) N:o 918/8357 artiklan2 kohdan1 alakohdanehtoja

noudatetaan,"/„Unesco-varor:Fortsatttulifrihetunderförutsättningattvillkoreni artikel57.2förstastycketi förordning(EEG) nr
918/83uppfylis,“, .

- „UNESCO-varor:Fortsatttulifrihetunderförutsättningattvillkoreni artikel57.2 förstastycketi förordning(EEG) nr 918/83
uppfylis,“,

- „UNESCO-varer:Fritaketopprettholdesforutsattat artikkel57 nr2 forsteleddi forordning(EQF) nr 918/83overholdes.“

B. Steuern
. 3771.0799:Richtlinie77/799/EWGdesRatesvom19.Dezember1977überdiegegenseitigeAmtshilfezwischendenzuständigen
BehördenderMitgliedstaatenimBereichderdirektenundindirektenSteuern(ABl.Nr. L 336vom27. 12.1977,S. 15),geändert
durch:
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge-BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1971,S. 1)
- 379.L 1070:Richtlinie79/107W/EWGdes Ratesvom6. Dezember1979(ABl.Nr. L 331vom27. 12.1979,S. 8)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 3921 0012:Richtlinie9/12/EWG des Ratesvom25. Februar1992(ABl.Nr. L 76vom23.3.1992,S. 1).
a) Artikel1Absatz3 erhältfolgendeFassung:

„(3)Gegenwärtigsinddie inAbsatz2 genanntenSteuerninsbesonderedie folgenden:
inBelgien:
Impötdes personnesphysiques/Personenbelasting
Impötdessoci6tes/Vennootschapsbelasting
Impötdes personnesmorales/Rechtspersonenbelasting
Impötdes non-rösidents/Belastingderniet-verblijfhouders
in Dänemark:
Indkomstskattil staten
Selsskabsskat
Denkommunaleindkomstskat
Denamtskommunaleindkomstskat
Folkepensionsbidragene
Somandsskat
Densaerligeindkomstskat
Kirkeskat
Formueskattil staten
Bidragtildagpengefonden
in Deutschland:
Einkommensteuer
Körperschaftsteuer
Vermögensteuer
Gewerbesteuer



Grundsteuer
inGriechenland:
@6pogGEIGOSFIHATOGHLTIKAVTPOGONWL
@6poGELGOSTLATOGvonıKbvNPOGENWV
©6pogaxıufjtov nepLousLog
in Spanien:
Impuestosobrela Rentade las PersonasFisicas
ImpuestosobreSociedades
ImpuestoExtraordinariosobreel Patrimoniode las PersonasFisicas
in Frankreich:
Impötsur le revenu
Impötsur les soci6tes
Taxeprofessionnelle
Taxe fonciöresur les propristesbäties
Taxe fonci&resur les proprietösnonbäties
in Irland:
Incometax
Corporationtax
Capitalgainstax
Wealthtax
in Italien:
Impostasul redditodellepersonefisiche
Impostasul redditodellepersonegiuridiche
Imposta locale sui redditi
in Luxemburg:
Impötsur le revenudespersonnesphysiques
Impötsur le revenudes collectivites
Impötcommercialcommunal
Impötsur la fortune
Impötfoncier
indenNiederlanden:
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
Vermogensbelasting
in Norwegen:
Skattavalminneliginntekt
Skattavpersoninntekt
Saarskattpä&inntektavpetroleumsutvinningog rorledningstransport
Avgiftpa honorarertilutenlandskekunstnere
Trygdeavgift
Formuesskatt
inÖsterreich:
Einkommensteuer
Körperschaftsteuer
Grundsteuer
Bodenwertabgabe
Abgabevon land-undforstwirtschaftlichenBetrieben
inPortugal:
Contribuicäopredial
Impostosobrea indüstriaagricola
Contribuigäoindustrial



b)
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Impostode capitais
Impostoprofissional
Impostocomplementar
Impostodemais-valias
Impostosobre0 rendimentodo petröleo
Os adicionaisdevidossobreos impostosprecedentes
in Finnland:
Valtiontuloverot/destatligainkomstskatterna
Yhteisöjentulovero/inkomstskattenförsamfund
Kunnallisvero/kommunalskatten
Kirkollisvero/kyrkoskatten
Kansaneläkevakuutusmaksu/folkpensionsförsäkringspremien
Sairausvakuutusmaksu/sjukförsäkringspremien
Korkotulonlähdevero/källskattenpä ränteinkomst
Rajoitetustiveroveivollisenlähdevero/källskattenfürbegränsatskattskyldig
Valtionvarallisuusvero/denstatligaförmögenhetsskatten
Kiinteistövero/fastighetsskatten
in Schweden:
Denstatligainkomstskatten
Sjömansskatten
Kupongskatten
Densärskildainkomstskattenförutomlandsbosatta
Densärskildainkomstskattenförutomlandsbosattaartisterm.fl.
Denstatligafastighetsskatten
Denkommunalainkomstskatten
Förmögenhetsskatten
imVereinigtenKönigreich:
Incometax
Corporationtax
Capitalgainstax
Petroleumrevenuetax
Developmentlandtax“.
Artikel1 Absatz5 erhältfolgendeFassung:
„(5)DerAusdruck„zuständigenBehörde“bedeutet:
in Belgien:
DeMinistervanfinanciönoderseinBeauftragter
Le Ministredes financesoderseinBeauftragter
in Dänemark:
SkatteministerenoderseinBeauftragter
in Deutschland:
DerBundesministerder FinanzenoderseinBeauftragter
inGriechenland:
To YrovpyeloOrkovonıkavoderseinBeauftrager
in Spanien: .
EI Ministrode Economiay HaciendaoderseinBeauftragter
in Frankreich:
Le ministrede l!&conomieoderseinBeauftragter
in Irland:
The RevenueCommissionersoderihrBeauftragter
in Italien:
Il Ministroper le finanzeoderseinBeauftragter
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in Luxemburg:
Le ministrede financeoderseinBeauftragter
indenNiederlanden:
DeministervanfinanciönoderseinBeauftragter
in Norwegen:
Finans-og tollministerenoderseinBeauftragter
inÖsterreich:
DerBundesministerfür FinanzenoderseinBeauftragter
in Portugal:
O Ministrodas FinangasoderseinBeauftragter‘
in Finnland:
ValtiovarainministeriöoderseinBeauftragterFinansministerietoderseinBeauftragter
in Schweden:
Ministernmedansvarför skattefrägoroderseinBeauftragter
imVereinigtenKönigreich:
The Commissionersof Customsand Excise oder ihr Beauftragterfür Auskünfteim Bereichder Mehrwertsteuerund der
Verbrauchsteuern,
The Commissionersof InlandRevenueoderihrBeauftragterfürallesonstigenAuskünfte.“

KleinsendungennichtkommerziellerArtmitHerkunftaus Drittländem(ABl.Nr. L 366vom28. 12.1978,S. 34),geändertdurch:
- 385L 0576:Richtlinie85/576/EWGdes Ratesvom20.Dezember1985(ABl.Nr. L 372vom31. 12.1985,S. 30).
FolgenderArtikelwirdeingefügt:

„Artikel 1a
In Abweichungvon Artikel1 Absatz2 Buchstabea dritterGedankenstrichdarf Norwegenseine vor dem Beitrittgeitenden

innerstaatlichenRechtsvorschriftenüberKleinsendungenvonWarenvonSvalbardzumnorwegischenFestlandanwenden,sofern
die in Norwegenvor demBeitrittbestehendeRegelunggünstigerwar als die gemeinschaftlicheRegelungüberEinfuhrender
betreffendenWarenvonSvalbardindasSteuergebietNorwegensimSinnevonArtikel3derRichtlinie77/388/EWGdesRatesinder
FassungderBeitrittsakteNorwegens.“

379 L 1072:AchteRichtlinie79/1072EWG des Ratesvom6. Dezember1979zur Harmonisierungder Rechtsvorschriftender
MitgliedstaatenüberdieUmsatzsteuern—VerfahrenzurErstattungderMehrwertsteuerannichtimInlandansässigeSteuerpflichtige
(ABl.Nr. L 331vom27. 12.1979,S. 11),geändertdurch:
- 185I:AkteüberdieBedingungendesBeitrittsunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsSpanienundder

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr.L 302vom15.11.1985,S.23).
a) AnhangC BuchstabeD erhältfolgendeFassung:

„D. DerAntragistbeidenzuständigenBehördeneinzureichen,undzwarfür
— Belgien:........2222Coseeeeeneenseneeeenernneneetneneeteeeenerseeenereseenerseeenneeeeneeenenene
— Dänemark:.......:222eseeneeeesenensnesseneenneetneneneseeneeseeeenseneereesnserteereeenenennen
— Deutschland:...........2202seeensereeesesaenerneeeeenneeeeneeeeeesnerenenesneneneeeeneneeennne
— Griechenland:...........--sueeeseeeeeneerserereneeteneereeeeeeeneeeeneneereeesneeereneneenennnn
— Spanien: ....nCoeseesneeeeeneneeeeeeeeneeneeeenesteneneressenereneneensneereeeseereneneeeneennn

— Portugal: ....2222eoseeeeeneueeareeneneeeeeeneneneeneeeeesnennseesnenneennenteeenenenerneeennnne
- Finnland: .....2.2222eseseeeeeeeneereneenenenee nenne eenneun een nen eneneeennenennen neerennnene
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b) AnhangC Buchstabe| erhältfolgendeFassung:
„1. DerAntragkannmehrereRechnungenbzw.Einfuhrdokumenteumfassen.Ermußjedochfür19.. einenMWSt-Betragvon

insgesamtmindestens
BEFAUF...
DKK...
DEM...
GRD...
PTE...
FRF...
IEP...
ITL....
NLG...
NOK...
ATS...
ESP...
FIM...
SEK...
GBP...
betreffen,wennderVergütungszeitraumwenigerals einKalenderjahr,jedochmindestensdreiMonatebeträgt;
er mußeinenMWSt-Betragvon insgesamtmindestens
BEF/LUF...
DKK...
DEM...
GRD...
PTE...
FRF...
IEP...
ITL....
NLG....
NOK. .
ATS...
ESP...
FIM...
SEK...
GBP...
betreffen,wennderVergütungszeitraumeinKalenderjahroderwenigerals dreiMonatebeträgt.“

4. 38310181:Richtlinie83/181/EWGdesRatesvom28.März1983zurFestlegungdesAnwendungsbereichsvonArtikel14Absatz1
Buchstabed derRichtlinie77/388/EWGhinsichtlichderMehrwertsteuerbefreiungbestimmerendgültigerEinfuhrenvonGegenstän-
den (ABl.Nr. L 105vom23.4. 1983,S. 38),geändertdurch:
- 389L 0219:Richtlinie89/219/EWGdes Ratesvom7. März 1989(ABl.Nr. L 92vom5. 4. 1989,S. 13).
FolgenderArtikelwirdeingefügt:

‚Artikel Ya
InAbweichungvondenArtikeln3 und7darfNorwegenseinevordemBeitrittgeitendeninnerstaatlichenRechtsvorschriftenüber

persönlichesEigentumimZeitpunktder Verlegungdes gewöhnlichenWohnsitzesvon Svalbardauf das norwegischeFestland
anwenden,soferndievordemBeitrittin NorwegenbestehendeRegelunggünstigerwarals diegemeinschaftlicheRegelungüber
EinfuhrenderfraglichenWarenvonSvalbardindasSteuergebietNorwegensimSinnevonArtikel3 derRichtlinie77/388/EWGdes
Ratesinder FassungderBeitrittsakteNorwegens.“

5. 383 L 0182: Richtlinie89/182/EWGdes Rates vom 28. März 1983über Steuerbefreiungeninnerhalbder Gemeinschaftbei
vorübergehenderEinfuhrbestimmterVerkehrsmittel(ABl.Nr. L 105vom23.4. 1983,$. 59),geändertdurch:

- 185 I: Akte überdie Bedingungendes Beitrittsund die Anpassungender Verträge—Betrittdes KönigreichsSpanienund der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).DerAnhangerhältfolgendeFassung:

„Anhang
VerzeichnisderSteuern

nachArtikel1Absatz1 zweiterGedankenstrich
Belgien
— Taxedecirculationsurlesvehiculesautomobiles(Arräteroyaldu23novembre1965portantcodificationdesdispositionsI6gales

relativesauxtaxesassimil&esaux impötssur les revenus—Moniteurbeigedu 18janvier1966)
— Verkeersbelastingop de autovoertuigen(KoninklijkBesluitvan 23 november1965houdendecodificatievan de wetteliike

bepalingenbetreffendede met de inkomstenbelastingengelijikgesteldebelastingen—BelgischStaatsbladvan 18 januari
1966)



Dänemark
- Vesgtafgiftaf motorkaretejer(LovbekendtgorelseNr. 163af 31.marts1993)
Deutschland
- Kraftfahrzeugsteuer(Kraftfahrzeugsteuergesetz—1979)
- Kraftfahrzeugsteuer(Durchführungsverordnung—1979)
Griechenland
- T&Anwuxiogoptag(N.2367/536nwgvoxberofjnepe)
Spanien
- TributosLocalessobrecirculaciönde vehiculosautomöviles(establecidoen basea la Ley41/1979,de 19de noviembre,de

Basesde RögimenLocaly al Real Decreto3 250/1976,de 30de diciembre)
Frankreich
- Taxedifferentiellesur les v&hiculesAmoteur(LoiN° 77-1467du 30d&cembre1977)
- Taxesur lesvehiculesd'unepuissancefiscalesup6rieure&16CV immatriculesdanslacategoriedesvoituresparticulieres(Loi

de finances1979- Article1007ducodegeneraldes impöts)
Irland
- Motorvehicleexciseduties(Finance(Exciseduties)(Vehicles)Act 1952as amended,and Section94, FinanceAct 1973as

amended)
Italien
- Tassa sullacircolazionedegliautoveicoli(TU delleleggisulletasseautomobilisticheapprovatoconDPR N. 39del 5 febbraio

1953e successivemodificazioni)
Luxemburg
- Taxe sur les vehiculesautomoteurs(Loi allemandedu 23 mars1935(Kraftfahrzeugsteuergesetz)maintenueen vigueurpar

!'arr&t&grand-ducaldu26octobre1944,modifieeparlaloidu4aoüt1975etlesreglementsgrand-ducauxdu15septembre1975
et du 31 octobre 1975)

Niederlande
—Motorrijtuigenbelasting(wetop demotorrijtuigenbelasting21 juli 1966,Stb332- wetvan 18december1969/Stb548)
Norwegen |
—Avgiftpämotorvogner(Lovav 19.juni 1959nr.2)
Österreich
- Kraftfahrzeugsteuer(BGBi.Nr.449/1992)
Portugal
— Impostosobreveiculos(Decreto-LeiN? 143/78,de 12de Junho)
- Impostode compensagäo(Decreto-LeiN?354-A/82,de 9 de Setembro)
Finnland
- Moottoriajoneuvovero/motorfordonsskatt(Lakimoottoriajoneuvoverosta/Lagomskattpamotorfordon722/66)
Schweden
—Fordonsskatt(Fordonsskattelagen,1988:327)
VereinigtesKönigreich
—Vehicleexciseduty(Vehicles(Excise)Act 1971)“.

XIV. Ausbildung

368D 0189:Beschluß68/189/EWGdes Ratesvom9. April1968(ABl.Nr. L 91vom12.4. 1968,S. 26)
172B: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge-BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsunddes
VereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3. 1972,S. 14)
179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABI.Nr. L 291
vom19.11.1979,S. 17)
185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanien und der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
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Artikel1 Absatz1des Beschlusses63/688/EWGerhältfolgendeFassung:
„(1)DerBeratendeAusschußfürdieBerufsausbildung,eingesetztgemäßdemviertenGrundsatzdes Ratsbeschlussesvom2. April
1963überdieAufstellungallgemeinerGrundsätzefürdieDurchführungeinergemeinsamenPolitikderBerufsausbildung,bestehtaus
96Mitgliedern,undzwarzweiRegierungsvertretem,zweiVertretemdergewerkschaftlichenArbeitnehmerverbändeundzweiVertretern
der BerufsorganisationenderArbeitgeberje Mitgliedstaat.“

XV. Statistiken

1. 393 R 0696:Verordnung(EWG) Nr. 693/93vom 15.März 1993betreffenddie statistischenEinheitenfürdie Beobachtungund
AnalysederWirtschaftin derGemeinschaft(ABl.Nr. L 76vom30.3. 1993,S. 1)
ImAnhang,AbschnittI!BuchstabeB GeographischesKriteriumerhältderTextteilnachdenWorten„indenNiederlanden“folgende
Fassung:
„kommune"in Norwegen,„Gemeinde“in Österreich,„concelho“in Portugal,„kunta/kommun“in Finnland,„primärkommun“in
Schwedenund„ward“imVereinigtenKönigreich.

2. 391S 0612:Entscheidung91/612/EGKSderKommissionvom31.Januar1991überdieKohlestatistiken(ABl.Nr.L 74vom20.3.
1991,S. 1)
FragebogenQ60.A60wirdwiefolgtgeändert:
Zeile1.1:
Nach„Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„Norwegen“,„Österreich“.
Nach„Portugal“wirdfolgendeseingefügt:
„Finnland“,„Schweden“.

3. 391X 0141:Empfehlung91/141/EGKSderKommissionvom31. Januar 1991überdie Kohlestatistiken(ABl.Nr. L 74vom20.3.
1991,S. 35)
a) Die FragebögenM30,M30a,A30,A30a,A30b,M40,A40,A40a,Q61/A61werdenwiefolgtgeändert:

Zeile1.1:
Nach„Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„Norwegen“,„Österreich“.
Nach„Portugal”wirdfolgendeseingefügt:
„Finnland“,„Schweden“.

b) Die FragebögenM40,A40,A40awerdenwiefolgtgeändert:
Zeile1.2:
„Österreich“,„Norwegen“,„Schweden“werdengestrichen.

c) DieFragebögenM50,A50,A50aunddieErläuterungenIl zu denFragebögenM50/A50zudenZeilen2 und3werdenwiefolgt
geändert:
„EUR 12“wird durch „EUR 16“ersetzt.

4. 378 L 0546: Richtlinie78/546/EWGdes Rates vom 12. Juni 1968zur Erfassungdes Güterkraftverkehrsim Rahmeneiner
Regionalstatistik(ABl.Nr. L 168vom26.6. 1978,S. 29),geändertdurch:
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L 291

vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr.L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 389L 0462:Richtlinie89/462/EWGdes Ratesvom18.Juli 1989(ABl.Nr. L 226vom3. 8. 1989,S. 8).
a) In AnhangIl wirdnachdendieNiederlandebetreffendenAngabenfolgendeseingerügt:

„Norwegen:
EntscheidungüberdieNUTS-Einteilungstehtnochaus (NUTS 2 verwenden)
Österreich:
Burgenland
Niederösterreich
Wien
Kärnten
Steiermark
Oberösterreich
Salzburg
Tirol
Vorarlberg“
undnachdenPortugalbetreffendenAngaben:
„Finnland:
EntscheidungüberdieNUTS-Einteilungstehtnochaus (NUTS 2 verwenden)



2242 Bundesgesetzblatt,Jahrgang1994,TeilI

Schweden:
EntscheidungüberdieNUTS-Einteilungstehtnochaus (NUTS 2 verwenden)“

b) AnhangIli wirdwiefolgtgeändert:
Nach„Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„Norwegen“,„Österreich“.
Nach„Portugal“wirdfolgendeseingefügt:
„Finnland“,„Schweden“.
„Österreich“,„Norwegen“,„Schweden“und„Finnland“werdenaus demVerzeichnisderDrittländergestrichen.

5. 380L 1119:Richtlinie80/1119/EWGdes Ratesvom17.November1980überdie statistischeErfassungdes Güterverkehrsauf
Binnenwasserstraßen (ABl. Nr. L 339 vom 15. 12. 1980, S. 30), geändert durch:
- 185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
a) In AnhangIl wirdnachdendieNiederlandebetreffendenAngabenfolgendeseingefügt:

„Österreich:
Burgenland
Niederösterreich
Wien
Kämten
Steiermark
Oberösterreich
Salzburg
Tirol
Vorariberg“*
undnachdenPortugalbetreffendenAngaben:
„Finnland:
EntscheidungüberdieNUTS-Einteilungstehtnochaus (NUTS 2 verwenden)
Schweden:
EntscheidungüberdieNUTS-Einteilungstehtnochaus (NUTS 2 verwenden)“

b) In AnhangIli wirddasVerzeichnisderLänderwiefolgtergänzt:
i) DerersteTeil erhältfolgendeFassung:

„I.LänderderEuropäischenGemeinschaft
01.Belgien
02.Dänemark
03.Deutschland
04.Griechenland
05.Spanien
06.Frankreich
07.Irland
08.Italien
09.Luxemburg
10.Niederlande
11.Norwegen
12.Österreich
13.Portugal
14.Finnland
15.Schweden
16.VereinigtesKönigreich“. .

ü) In Teil Ill wird„Österrreich“gestrichenunddieNummer 13bis25werdenzu denNummern17bis 28.
c) In AnhangIV, Tabellen7a,8a und8bwirddieÜberschrift„EUR 12“ersetztdurch„EUR 16“unddieSpalte„A“wirdunterder

Überschrift„EUR 16“nach„L’eingefügt.
d) In AnhangIV, Tabellen10aund10bwirdinder linkenSpaltedieÜberschrift„EUR 12“ersetztdurch„EUR 16“.

Nach„Niederlande“wirdfolgendeseingefügt:
„Norwegen“,„Österreich“.
NachPortugalwirdfolgendeseingefügt:
„Finnland“,„Schweden“.DienachfolgendeErwähnungÖsterreichswirdgestrichen.

6. 380L 1177:Richtlinie80/1177/EWGdes Ratesvom4. Dezember1980überdiestatistischeErfassungdes Eisenbahn-Güterver-
kehrsimRahmeneinerRegionalstatistik(ABl.Nr. L 350vom23. 12.1980,S. 23),geändertdurch:
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
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a) Artikel1Absatz2 Buchstabea wirdwiefolgtergänzt:
„ÖBB:ÖsterreichischeBundesbahnen
VR: Valtionrautatiet/Statsjämvägama
NSB: NorgesStatsbaner
SJ: Statensjämvägar“

b) In AnhangIl wirdnachdendieNiederlandebetreffendenAngabenfolgendeseingefügt:
„Norwegen:
EntscheidungüberdieNUTS-Einteilungstehtnochaus (NUTS 2 verwenden)
Österreich:
Burgenland
Niederösterreich
Wien
Kämten
Steiermark
Oberösterreich
Salzburg
Tirof
Vorarlberg“
undnachdenPortugalbetreffendenAngaben:
„Finnland:
EntscheidungüberdieNUTS-Einteilungstehtnochaus (NUTS 2 verwenden)
Schweden:
EntscheidungüberdieNUTS-Einteilungstehtnochaus (NUTS 2 verwenden)“.

c) In AnhangIll wirddasVerzeichnisder Länderwiefolgtergänzt:
Teil I erhältfolgendeFassung:
„l. LänderderEuropäischenGemeinschaft

01.Belgien
02.Dänemark
03.Deutschland
04.Griechenland
05.Spanien
06.Frankreich
07.Inland
08.Italien
09.Luxemburg
10.Niederlande
11.Norwegen
12.Österreich
13.Portugal
14.Finnland
15.Schweden
16.VereinigtesKönigreich“.
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denNummer 17bis28.

XVI. Verbraucherschutz

runggefährlicherProduktean denAußengrenzen(ABl.Nr.L 374vom22. 12.1992,S. 66)
UnterPunktV Nummer4 wirdfolgendesangefügt:
„=Vaarallinentuote-eisaa laskeavapaaseenliikkeeseen.Suositus92/579/ETY“

- Farligprodukt-ikkegodkjentfor friomsetning.Rekommandasjon92/579/EOF*

- Farligprodukt-ejgodkändför fri umsättning.Rekommendation92/57Y/EEG“.

XVil.Struktur-undRegionalpolitik

Finanzinstrumente (ABl. Nr. L 185 vom 15. 7. 1988, S. 9), zuletzt geändert durch:



393R 2081:Verordnung(EWG) Nr. 2081/93des Ratesvom20. Juli 1993(ABl.Nr. L 193vom31.7. 1993,S. 5).

„WieinAnhangIll festgelegt,betragendiezusätzlichenMittelfürdievierneuenMitgliedstaatenfürdieZiele1 bis5b imZeitraum
1995bis 19994 775MillionenECU in Preisenvon1995.
DiejährlicheAufteilungdieserMittelergibtsichausAnhangIll.
InAnhangIwirdfolgendeEintragunghinzugefügt:
„Österreich:Burgenland“.
FolgendeTabellewirdals AnhangIll hinzugefügt:

„AnhangIll
Als HinweisdienendeMittelaufteilungfürdieneuenMitgliedstaaten

(Mio.ECU zu Preisenvon 1995)

1995 1996 1997 1998 1999 1995-1999

Strukturfonds 908 934 956 978 999 4775
(ZieleNr. 1bis Nr. 5b)
undFIAF
davon:
Österreich 308 317 325 332 341 1623
Finnland 225 233 239 245 251 1193
Norwegen 148 151 154 157 159 769
Schweden 227 233 238 244 248 1190
z.E. ZielNr. 1-Regionen 32 34 37 39 42 184

MitgliedstaatendurchAnwendungderVerordnungüberdenStrukturfondsfestgelegt.
Diese ZahlenbeinhaltenMittelbindungenfür Pilotprojekte,innovativeAktionen,Studienund Gemeinschaftsinitiativengemäß
Artikel3 undArtikel12Absatz5.“

XVIli. Verschiedenes

EWG-Rechtsakte

172B:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsunddes
VereinigtenKönigreichsvonGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3.1972,S. 14)
179H: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr. L 291
vom19.11.1979,S. 17)
185 |: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanien und der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
a) Artikel1 erhältfolgendeFassung:

„Artikel1
Die Amtssprachenund die Arbeitssprachender Organeder Gemeinschaftsind Dänisch,Deutsch,Englisch,Finnisch,

Französisch,Griechisch,Italienisch,Niederländisch,Norwegisch,Portugiesisch,SchwedischundSpanisch.“
b) Artikel4 erhältfolgendeFassung:

\ „Artikel4
VerordnungenundandereSchriftstückevonallgemeinerGeltungwerdenin denzwölfAmtssprachenabgefaßt.“

c) Artikel5 erhältfolgendeFassung:
„Artikel5

DasAmtsblattder EuropäischenGemeinschaftenerscheintindenzwölfAmtssprachen.“

EURATOM-Rechtsakte

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23).
a) Artikel 1 erhält folgende Fassung:
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„Artikel1
Die Amtssprachenund die Arbeitssprachender Organeder Gemeinschaftsind Dänisch,Deutsch,Englisch,Finnisch,

Französisch,Griechisch,Italienisch,Niederländisch,Norwegisch,Portugiesisch,SchwedischundSpanisch.“
b) Artikel4 erhältfolgendeFassung:

„Artikel4
VerordnungenundandereSchriftstückevonallgemeinerGeltungwerdenin denzwölfAmtssprachenabgefaßt.“

c) Artikel5 erhältfolgendeFassung:
„Artikel5

Das Amtsblattder EuropäischenGemeinschaftenerscheintindenzwölfAmtssprachen.“
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AnhangII
ListenachArtikel30derBeitrittsakte

I. Handelspolitik

1. 394 R 0517:Verordnung(EG) Nr. 517/94des Rates vom 7. März 1994überdie gemeinsameRegelungder Einfuhrenvon
TextilwarenausbestimmtenDrittiändern,dienichtunterbilateraleAbkommen,Protokolle,andereVereinbarungenodereine
spezifischegemeinschaftlicheEinfuhrregelungfallen(ABi.Nr. L 67vom10.3. 1994,S. 1).
AnhangIll A istdurchdieAngabederErzeugnissemitUrsprunginnichtinAnhangIl aufgeführtenLändernzu ergänzen,fürdiedie
ÜberführungindenfreienVerkehram31.Dezember1993indenneuenMitgliedstaatenmengenmäßigenBeschränkungenunterlag.
Infolgedessenist die Formulierung„gemäßder Verordnung(EWG) Nr. 288/82“in Artikel2 Absatz1 dritterGedankenstrichzu
streichen. :
Schweden:
Wo angemessen,sind die Tabellenin Anhang Iil B, AnhangIV und AnhangVI anzupassen,um die neuenHöchstmengen
anzugeben,diedenbestehendenHandelsbeziehungenSchwedensRechnungtragen.
Österreich,NorwegenundFinnland:
Wo angemessen,sind die Tabellenin Anhang Ill B, Anhang IV und AnhangVI anzupassen,um die neuenHöchstmengen
anzugeben,diedemBeitrittÖsterreichs,NorwegensundFinnlandsRechnungtragen.

2. 392R 3951:Verordnung(EWG)Nr.3951/92desRatesvom29.Dezember1992überdieEinfuhrregelungfürbestimmteTextilwaren
mitUrsprunginTaiwan(ABl.Nr. L 405vom31. 12.1992,S. 6), geändertdurch:
- 394R 217:Verordnung(EG) Nr. 217/94vom24.Januar 1994(ABl.Nr. L 28vom2.2.1994,S. 1).
Schweden:
Wo angemessen,sind die Tabellenin AnhangII anzupassen,umdie neuenHöchstmengenanzugeben,die denbestehenden
HandelsbeziehungenSchwedensRechnungtragen.
Österreich,NorwegenundFinnland:
Woangemessen,sinddieTabelleninAnhangIl anzupassen,umdieneuenHöchstmengenanzugeben,diedemBeitrittÖsterreichs,
NorwegensundFinnlandsRechnungtragen.

it. Fischerei
1. 392R 3759:Verordnung(EWG) Nr. 3759/92des Ratesvom17.Dezember1992(ABl.Nr. L 388vom31.12.1992,S. 1).

Diean denAnhängenI undVI dieserVerordnungvorzunehmendenÄnderungenmitdemZweck,neueFischartenaufzunehmen,
werdenwährendderIinterimszeitaufVorschlagderKommissionvorgenommen;dabeiwerdendievondenMitgliedstaatenderUnion
sowiedenBeitrittsstaatenzu lieferndenDatenberücksichtigt.
DieanArtikel5 vorzunehmendeÄnderungmitdemZweck,dieMitgliedstaatenzuermächtigen,ausschließlicheErzeugerorganisa-
tionenanzuerkennen,werdenwährendder InterimszeitaufVorschlagderKommissionvorgenommen.

2. 393R 2210:Verordnung(EWG) Nr. 2210/93derKommissionvom26. Juli 1993überMitteilungenimRahmendergemeinsamen
Marktordnungfür FischereierzeugnisseundErzeugnissederAquakultur(ABl.Nr. L 197vom6. 8. 1993,S. 8)
Vor demBeitrittwirdnachdementsprechendenVerfahreneineListeder repräsentativenMärkteundHäfenerstellt.
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AnhangIl
BestimmungennachArtikel32 derBeitrittsakte

1. 37610116:Richtlinie76/116/EWGdesRatesvom18.Dezember1975zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaaten
fürDüngemittel(ABl.Nr. 24vom30.1.1976,S. 21),zuletztgeändertdurchdieRichtlinie93/69/EWGderKommissionvom23.Juli
1993(ABl.Nr. L 185vom28.7. 1993,S. 30).
Artikel7, insofernals derCadmiumgehaltvonDüngemittelnunddie KennzeichnungdiesesGehaltsbetroffensind.

2. 3910157: Richtlinie91/157/EWGdesRatesvom18.März1991übergefährlicheStoffeenthaltendeBatterienundAkkumulatoren
(ABl. Nr. L 78 vom 26. 3. 1991, S. 38), zuletzt geändert durch die Richtlinie 9/86/EWG der Kommission vom 4. Oktober 1993 (ABl.
Nr. L 264vom23. 10.1993,S. 51).
Artikel9, hinsichtlichdes Quecksilbergehaltsvon Alkali-Mangan-Batterien,einschließlichKnopfzellen-Batteriennach Artikel3
Absatz1.

3. 367L 0548:Richtlinie67/548/EWGdesRatesvom27.Juni 1967zurAngleichungderRechts-undVerwaltungsvorschriftenfürdie
Einstufung,VerpackungundKennzeichnunggefährlicherStoffe(ABl.Nr. L 196vom16.8. 1967,S. 1),zuletztgeändertdurchdie
Richtlinie93/101/EWGderKommissionvom11.November1993(ABl.Nr. L 13vom15.1.1994,S. 1).
a) Artikel30 inVerbindungmitdenArtikeln4 und5, hinsichtlichder

i) Anforderungenan die Einstufung,Kennzeichnungund/oderbesonderenKonzentrationsgrenzwertefür die Stoffeoder
Stoffgruppen,die in AnhangI der Richtlinieund in derbeigefügtenAnlageA aufgeführtsind, insofernals Norwegendie
VerwendungandererEinstufungen,Kennzeichnungenund/oderbesondererKonzentrationsgrenzwertefür diese Stoffe
verlangenkann.

ii) Kriterienfür die Einstufungund KennzeichungkrebserregenderStoffegemäßAnhangVI Nummer4.2.1der Richtlinie,
insofernalsNorwegendieVerwendungandererKriterienfürdieEinstufungsowieandereAnforderungenfürdieVerwendung
bestimmterR-Sätzeverlangenkann.

b) Artikel30inVerbindungmitdenArtikeln4und6derRichtlinie,hinsichtlichderAnforderungenandieEinstufung,Kennzeichnung
und/oderbesonderenKonzentrationsgrenzwertederStoffeoderStoffgruppen,die nichtin AnhangI derRichtlinieaufgeführt,
aberinderbeigefügtenAnlageB enthaltensind,insofernalsNorwegendieVerwendungvonEinstufungen,Kennzeichnungen
und/oderKonzentrationsgrenzwertenfürdieseStoffeverlangenkann.

c) Artikel30 in VerbindungmitArtikel23 Absatz2 Buchstabed der Richtlinie,insofernals Norwegendie Verwendungeines
zusätzlichennichtin AnhangIll derRichtlinieaufgeführtenR-Satzes(„R-215“)verlangenkann.

d) Für Stoffe,die unterdie vorstehendenBuchstabena undc fallen,die Bestimmungendes Artikels23 Absatz2 der Richtlinie,
wonachderVermerk„EWG-Kennzeichnung“zu verwendenist.

4. 388L 0379:Richtlinie88/379/EWGdes Ratesvom7. Juni 1988zur Angleichungder Rechts-undVerwaltungsvorschriftender
MitgliedstaatenfürdieEinstufung,VerpackungundKennzeichnunggefährlicherZubereitungen(ABl.Nr.L 187vom16.7. 1988,S.
14),zuletztgeändertdurchRichtlinie93/18/EWGvom5. April1993(ABl.Nr. L 104vom29.4. 1993,S. 46).
a) Artikel 13 in Verbindung mit den Artikeln 3 und 7, hinsichtlich der Zubereitungen, die Stoffe im Sinne von Nummer 3 Buchstaben

a, b undc diesesAnhangsenthalten.
b) Artikel3 Absatz3 Buchstabeb, hinsichtlichUntersuchungenvonZubereitungenbetreffenddiesensibilisierendenWirkungen.

5. 37810631:Richtlinie78/631/EWGdesRatesvom26.Juni 1978zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenfürdie
Einstufung,VerpackungundKennzeichnunggefährlicherZubereitungen(Schädlingsbekämpfungsmittel)(ABl.Nr.L 206vom29.7.
1978,S. 13),zuletztgeändertdurchdie Richtlinie92/32/EWGdes Ratesvom30.April1992(ABl.Nr. L 154vom5. 6. 1992,S.
1).

6. 391 L 0414: Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (ABl. Nr. L
230vom19.8. 1991,S. 1)
Artikel15 und 16 Buchstabef, soferndieseVorschriftenüberEinstufungundKennzeichnungBezugnehmenauf die Richtlinie
78/63V/EWGdes Rates vom 26. Juni 1978zur Angleichungder Rechtsvorschriftender Mitgliedstaatenfür die Einstufung,
VerpackungundKennzeichnunggefährlicherZubereitungen(Schädlingsbekämpfungsmittel)(ABl.Nr. L 206vom29. 7. 1978,S.
13),zuletztgeändertdurchdieRichtlinie92/32/EWGdes Ratesvom30.April1992:(ABl.Nr. L 154vom5. 6. 1991,S. 1)

AnlageA

Name EWGNr.
Ethylacrylate 607-032-00-X
Toluol-2,4-diisocyanat 615-006-00-4
Toluol-2,6-diisocyanat 615-006-00-4
Dinitrotoluol(alleIlsomeren) 609-007-00-9
Methylbromid 602-002-00-2
Calciumchromat 024-008-00-9
Quecksilber,organischeund 080-002-00-6
anorganischeVerbindungen 080-004-00-7
Terpentin 650-002-00-6
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Name EWG Nr.

Bariumchloride(Bariumsalze...) 056-002-00-7
n-Hexan 601-037-00-0
Vanadiumpentoxid -023-001-00-8

AnlageB

Name
Bariumchromat
N-Phenyl-2-naphthylamin
Benzpyren
Chrysen
Teeröl
Inden(1,2,3-cd}pyren
Kobalt(-Il-)chlorid
Kobalt(-Il-)sulfat
Nickelchlorid
N-Phenyl-N'-Isopropyl-p-phenylen-diamin
Tetramethyithiurammonosuffid
Chloroacetaldehyd



Äußeres

SYLTEFJORD
KJQLLEFJORD
JERGUL
VADSDJENTA
BERLEVÄGFISKI
BARENTSTRÄL
PERSFJORD
NORDFJORDTRÄL
KJELSVIK
KJOLNES
DOGGI
KERAK
NORDKYNPIONEER
RAIRO
STALLO
SKAIDI
GARGIA
ODDERIK
KONGSFJORD
RISTON
REMOYTRÄL
KVITSIOEN
JOHNERIK
LONNINGJUNIOR
SJOMANN
EIDEFISK
FAIRY
TAELAVÄG
KLIPPSTEIN
BOMMELFISK
HORDAGUTT
TAYGVASON
VOLSTADVIKING
OTTOWATHNE
TAMPEN
HOPEN
VAREGG
SKARHAUG
SKARHEIM
SOLHEIMSENIOR
SYNSRAND
VARAK
KVALSKJ/ER
GEIR

F-1-BD
F-1-LB
F-2-H
F-2-VS
F-5-B
F-7-M
F-10-BD
F-24-BD
F-26-LB
F-32-NK
F-42-H
F-50-V
F-53-G
F-69-H
F-84-H
F-86-H
F-87-H
F-90-BD
F-100-BD
F-136-HV
F-220-BD
M-600-0
H-7-B
H-18-B
H-20-B
H-21-B
H-50-B
H-59-S
H-64-B
H-166-B
H-220-B
H-310-B
M-1-A
M-1-H
M-1-HD
M-1-HO
M-1-VD
M-2-H
M-8-A
M-8-F
M-8-SQ
M-9-A
M-9-HQ
M-12-H

Ruf-

LNYG
LLSU
LGEB
LHNX
LMET
JXBW
JXQS
LMSR
JXPS
LMOO
LLJJ
LJBE
LJMS
LLAX
JXTZ
LNMY
JwwB
JXAX
JXMG
LATR
JXOK
LCHR
LEOI
LGUU
LCGR
LHTK
LEHD
LFNB
LCLC
LGMS
LIUL
LMPP
LAIR
LHBL
LAOW
LADD
JXWX

LLJU
LAHE
LAUS
LNOA
LJKG
LAOS

1969
(Oslo)

415

321

263

678
236
1662

999
552
492
336
285
334
284
261
280
251
271
257
1593

1806
689
1621
347
761

264

299
538

1948
(London)

299
297
299
299
299
191
299
299
124
297
299
296

299
299
299
299
236
499

499

248
184
169
199
159
187
250
270
168
1150

2280
799
173
496
213

297
224
172

Maschinen-
leistung

1103
1103
882
1103
882
730
1103
919
691
882

1103
551
882
882
882
1617
486
2427
1066
1838
3278
1199
460
786
735
852
889
460
507
507
7%
2574
1176
3000
2940
2647
441
735
625
728
1103
853
808

2249



2250

Namedes Fischereifahrzeugs

TOREJUNIOR
LEINEFISK
FLUD
LANGVIN
LORAN
VOLSTAD
KJALKEN
GRANIT
NY-ARGO
BJORNHOLM
SVANODD
HOLBERG
KVALSVIK
MALEBUEN
ARCTIC
TORBERG
ROALDNES
KARLVADOY
STÄLBJORN
MORETRÄL
HUSOY
VESTLINER
KVALSTEIN
NORDOYTRÄL
QYLINER
GUNNARSON
GEIRPEDER
SKJONGNES
PERO
RAMOEN
BJORNOY
BROEGG
VONAR
SKAREGG
SANDEV/ERING
HOGSTEIN
JUVEL
SEIR
KORALEN
BRIMOY
SOLSKJYER
BJORNHAUG
SOLOYVÄG
FURNESTRÄL
ROSUND
S/ETRING
HAVBRYN
HUSBYSENIOR

Äußeres
Kennzeichen

M-15-G
M-15-HQ
M-16-H9
M-19-A
M-19-G
M-20-A
M-22-HO
M-23-VD
M-24-G
M-25-S
M-26-HO
M-28-S
M-29-HO
M-44-F
M-32-VD
M-35-G
M-37-G
M-44-U
M-49-F
M-50-H
M-50-SQ
M-55-VN
M-58-HQ
M-59-H
M-61-AV
M-70-M
M-71-H
M-72-G
M-81-VD
M-83-VD
M-84-VD
M-85-H
M-88-5Q
M-89-G
M-91-S
M-98-G
M-102-S
M-104-H
M-106-H
M-106-S
M-107-G
M-109-H
M-112-F
M-116-G
M-117-G
M-123-G
M-125-H
M-130-AV

Ruf-
Zeichen

LFWZ
LAGH
JWOM
JXSZ
LANJ
JXVF
JWwVC
JXJU
LCKU
LMCF

LATX
JWSC
LNZW
LHIY
LGOK
LMNL
JXWB
LAHZ
LNIF
LAVX
LEZS
LDQV
LHWR

LNCR
LAUE
LCBG
LMJF
LEOB
JXTY
LAOT
LJNQ
LAPQ
LKMX
JXJT
LAMY
JXDZ
JXNV
JWZX
LNYK
LJOK
LNCL
LIBT
LNWV
LHAH
JXJa
LCGZ

Tonnage
1969
(Oslo)

216
566
308
1718
465
2412
317
1345
205

289
915

225

328
310
465
566
298
354
295
298

391
240
271

425
2487
362
1932
263

245
243

958
374
1591
703

1948
(London)

189
176

797
466
1113

499
205
189

422

264
456

131
176
298
249
173
267
413
209
148
166

784

654
199
120
199
229
126
1312

499
263
297
100
148
238
499
208

Maschinen-
leistung

581
674
507
2940
610
3000
588
2250
368
570
900
882
882
367
1323
827
1456
636
790
1102
441
441
827
1103
441

330
1176
1911
3375
2427
1059
525
1471
368
678
3309
400
2647
375
882
294
588
827
1654
514
2206
7%



NamedesFischereifahrzeugs

ELDORADO
BRATTEGG
HUSBY
SJARMOR
TENOR
STÄLEGG-SENIOR
KATO
ULLA
GAYSERSENIOR
KAPFARVEL
HOLMINGEN
NYVOLLSENIOR
HAVSTRAND
GOLLENES
ELDBORGTRÄL
LEINEBRIS
BOTRÄLIV
LOFOTTRÄLI
LOFOTTRÄLIl
BALLSTAD
VESTVÄGOY
VÄGAMOT
ANDENESFISKII

_ LOFOTTRÄLIl
BÄRAGUTT
ROESTNESVÄG
NORDTIND
STÄLEGGJUNIOR
ROSTFISK
VESTTIND
SORTLAND
STÄLTIND
ISFJORD
KIRKOY
MYREFISKIl
BOTRÄLI
PRESTFJORD
ANDOYBUEN
ANDOYTIND
BLEIKSOY
ANDENESFISK|
BKSNESFISK1
VIKNAFISK
BREISTRAND
NAJADEN
RYVING
KONGSTEIN
ANNEKRISTIN
THORERLING

Äußeres
Kennzeichen

M-132-SK
M-133-G
M-140-AV
M-142-A
M-158-A
M-165-S
M-192-SO
M-196-SO
M-202-H
M-206-H
M-218-SM
M-225-G
M-225-H
M-276-HQ
M-292-A
M-555-H
N-1-BO
N-1-VV
N-2-VV
N-3-VV
N-4-VV
N-6-VV
N-8-A
N-11-VV
N-14-TS
N-14-VV
N-15-H
N-15-VV
N-25-RT
N-32-H
N-40-H
N-62-H
N-100-08
N-110-8
N-120-0
N-152-B0
N-200-0
N-215-A
N-230-A
N-260-A
N-431-A
N-440-0
NT-40-V
N-445-0
R-7-K
R-9-K
R-17-ES
R-19-ES
R-20-ES

Zeichen

JWNB
JXQN
LIAQ
LNWO
LALU
LHOK
LLJC
LGGD
LMTR
LCKT
LKPX
LALS
JXUS
JWTN
JXQZ
JWNF
LHLU
JWQR
LKSA
LJIF
JWZT
LCKM
JXRD
LAPE
LGUP
LEDC
LNMM
LGSA
LAHT
LNNS
LAOJ
LKON
JWZF
LCZG
LGBZ
LAQA
JXNA
JXIL
LHFO
JXPQ
LLOW
LMZS
LKRP
LMTC
LAFB
LNTK
LGTS
LEUC
LHAG

Tonnage
1969
(Oslo)

272
1630
374

295
215
240
186
323

271
2066
422
2136
492

1659
1196
293

290
310
277

299
580

1659
609

599

319
299

299
296
264
249

1948
(London)

168
594
209
143
914

225
337
323
453
84
171
1086

496
137
465
297
299
296
297

495

162
298

146
214
291
296
497
299
297
485
298
495
298
299
223
298
298
191

166
299

264
164

2251

Maschinen-
leistung

404
2206
551
368
3366
514
551
507
485
1103
323
404
2647
1051
2942
569
1323
1103
1103
1323
1103
1323
2206
2052
335
1168
1103
625
393
1103
1323
1294
992
882
1544
1103
2206
1103
1323
448
1103
1103
423
1123
404
882
661
485
595



2252

Namedes Fischereifahrzeugs

VEATRÄL
TONNY
SIREVÄGSBUEN
PATCHBANK
TRAAL
OSTREM
LEANJA
TUMLAREN
MARANDI
LEIK
NADIR
SILVER
RIGU
BENTIN
NORDSJOTRÄL
KARMDYVIKING
MOSTEIN
LINGBANK
ARIZONA
NORLI
HAASTEIN
ANDAVÄG
NYERINGBAS
STÄLSUND
SIOVIER
FORDE
AARSHEIMSENIOR
MÄLOYSUND
HAUGEFISK
FORDEJUNIOR
FROYANESJUNIOR
FJELLMOY
FISKEV/ER
LYNGHOLM
ROYRBUEN
MÄLQDYFISK
VESTKAPP
FERNANDO
DYAREN
KAMARO
OYFISK
OLES/ETREMYR
KELTIC
FROYLINER
GISUND
NORD-ROLLNES
BJORGVINSENIOR
SOR-TROMS

Äußeres
Kennzeichen

R-21-K
R-22-HA
R-30-HA
R-30-K
R-31-K
R-34-U
R-39-K
R-44-K
R-55-ES
R-65-K
R-66-K
R-71-U
R-146-ES
R-219-K
R-230-K
R-260-K
R-370-K
R-510-K
R-673-K
R-717-K
R-737-K
SF-1-F
SF-1-V
SF-5-S
SF-6-A
SF-6-B
SF-6-S
SF-6-V
SF-7-B
SF-12-B
SF-15-S
SF-19-V
SF-20-B
SF-20-S
SF-30-S
SF-31-V
SF-50-S
SF-50-V
SF-51-V
SF-70-V
SF-93-V
SF-100-V
SF-211-V
ST-85-F
T-2-H
T-3-H
T-3-LK
T-5-H

Ruf-

LCFW
LDVR
LGHH
LKAJ
LALI
JXJH
JXTB
LARW
JWLW
LFUI
LDNK
LLTJ
JXDY
LAIL
LHFQ
LAWG
LJXH
LNWW
LKSZ
JXQJ
LGQU
LEDT
LGDT
LEKF
LALK
LMHQ
LLBC
LEJZ
LGNG
JXOY
LIRC
JXVB
LHYH
JXZI
LFXK
LDHJ
LGRD
LGML
LLLY
LGBQ
LMRF
LGFE
LJSL
LAPR
LHQL
LCYA
JXCK
LDEE

Tonnage
1969
(Oslo)

242
297
217
341
376
319
247
265
236
286
286
291
220
235
210
552
286
214
363
226
214
144
379
203
562
402

354

633
383
508

438

371

310

281
581

299

1948
(London)

297
217
236
240
176

166
246

186
160

136

170
149
235
170
214

269
202
172
241
298
192
236
200
223
157
222
213
218
235
248
209
252
198
197
498

467
299
408

Maschinen-
leistung

617
1080
809
606
1080
625
1011
853
625
1029
706
661
625
404
625
3309

975
625
593
382
514
367
672
483
507
485
441
728
507
669
625

551
485
529
470
441
551
367
2500

7%
1544
1103
1103
1103



Namedes Fischereifahrzeugs

KASFJORD
LANGENES
TROMSLAND
NORDSTAR
TOPAS
TONSNES
ROSSVIK
NYHORIZONT
ANNYKRY/EMER
SENJABAS
FLÄV/ERING
HÄKOYIl
REMIFISK
SNORRE
STENBAKKEN
MEFJORDBAS
NORDFANGST
KÄGOY
SKJERVOYFISK
EIGENES

(B) Fischereifahrzeugeunter200GT

RANDI
TOR-ARNE
VALANES
LEIRVIK
TOM IVAR
LONNINGEN
MILAND JUNIOR
FEIEBUEN
ANGELTVEIT
VESTHAV
STRIDSHOLM
FEIE
BERGVÄG
HAUGE SENIOR
FISKENES
STOKKE SENIOR
NESBAKK
ANNE BEATE
VEVANGTRÄL
HARHAUG
REITEBRIS
BRODRENE V

Äußeres
Kennzeichen

T-7-H
T-8-TK
T-10-LK
T-12-1
T-23-H
T-24-T
T-33-T
T-34-T
T-35-T
T-42-BG
M-70-H®
T-50-T
T-63-BG
T-77-T
T-90-T
T-101-BG
T-145-LK
T-165-S
T-667-S
VA-70-F

AA-34-L
F-22-VS
F-92-NK
F-111-H
F-123-L
H-2-B
M-23-MD
H-22-FE
H-24-F
H-65-B
H-83-OEN
H-115-FE
M-2-F
M-2-5
M-7-SA
M-12-U
M-13-G
M-15-SA
M-18-EE
M-20-H
M-35-HOE
M-40-HOE

Ruf-
Zeichen

JwoD
LGWZ
JXDH
LHXV
JXVC
LAIH
LNJV
LGAT
LIZY
JXOC
LMOR
LMXC
LIPD
LGLJ
LGOD
LAYV
JWPJ
LCEM
LMNJ
LANW

3YCcJ
JXGE
LEDH
JWMR
JWLD

LAOX
LANN
LCRI
LDGO
LNFG

LHRG
LGBC
LLFX
LADH
JWZZ
LGWN
LLOL
LFCO
LKAL
LKGS

1969
(Oslo)

356
668

1198

215

236

296

181

199
170

198
100

136

199

Tonnage
1948
(London)

299
176

1428
660
329
295
298
477
215
292
298
204

121
270
153
298
358

24
49

85

49

74

49
70
196.
199
121
176

196
197
82

2253

Maschinen-
leistung

1103
595
1765
1691
2743
1103
1103
882
1765
565
919
1103
485
625
201
485
625
1103
919
551

169
312
735
595

661
269
147
345
239
73

268
441
415
397
294
367
625
485
241
176



2254 Bundesgesetzblatt,Jahrgang1994,TeilIl

Namedes Fischereifahrzeugs Äußeres Ruf- Tonnage Maschinen-
Kennzeichen Zeichen 1969 1948 leistung

(Oslo) (London)
OLAGUTT M-45-SO LK2457 87 330
GJERDSVIK M-51-S LILH 58 276
METRO M-57-H LK3270 25 183
VFERLAND M-58-H LAKW 188 312
AUD-LILL M-60-AK LEVW 273 164 404
HARTOJUNIOR M-61-SOE JXSF 76 252
BLÄSTHOLM M-64-F LMPD 129 577
@YBAS M-71-HOE LJRA 49 235
LESTASKJER M-92-G IXXL 191 441
VEIDARI M-109-G LDUR 145 459
OYBARD M-122-G LGNO 177 104 235
NYFALKEN M-195-HOE LINV 26 191
ROLLON M-199-HOE Jwvw 181 404
TORITA M-206-A LDFK 189 367
ELDBORG M-291-A LFRM 174 441
TR/ENABANKEN N-1-TN LLVD 177 570
FLIDI N-2-LN LKNG 80 268
JOHNSONSENIOR N-5-BR LEGZ 99 404
ÄSEROYBUEN N-6-BR LNRE 75 323
SOLSTRAND N-63-F JXEW 79 367
ROSTBANKEN N-100-F LM5277 24 297
JARO N-111-OE LACF 160 514
VIGGOANDRE N-111-VV JWRA 40 202
BRUSTEIN N-2-SG LJOV 23 252
HAVLINER N-301-BR LHBU 179 492
KORALSENIOR N-345-VV 3YzT 19 169
HENNINGSV/ER N-415-V LJUP 95 529
VESLEGUNN OE-8-H LM2977 24 220
STANGHOLM OE-22-H LM3813 23 238
SAJANA R-1-ES JXIK 96 360
CALYPSO R-2-ES LGYZ 167 735
SANDER R-8-K JWwLQa 158 500
ROYAL R-10-ES LNNE 93 441
STRÄLAUI R-27-ES LIUN 47 275
HÄFLU R-29-B LLMG 48 367
SKUDEFJORD R-46-K LCVL 104 220
CONSOL R-51-U LFCF 49 250
GAMA R-62-ES LNDP 49 294
SEIDON R-64-ES LLEX 49 360
VEIDING R-67-K Layı 49 330
VEAVIK R-69-K LFPA 117 312
BRANNFLU R-70-H LM3202 32 191
NORDLENDING R-89-K Jwov 136 514
SKÄRHOLM R-112-K LDTX 150 465
OSTHUSI R-124-K 3YKI 24 294
KVERNSUND R-157-K JWOF 116 551
VIKINGBANK R-225-K LMQU 199 367
VEAGUTT R-494-K LEKC 190 139 441
STATTHAV SF-1-S JWTE 192 404



Namedes Fischereifahrzeugs

REMO
HOPLANDSENIOR
KNAUSEN
BLUEFIN
NYBAKK
SKJONGHOLM
SVEBAS
GOLDDOLLAR
HUGIN
STIGMAGNE
TRONOY
PANTER
ORION
MORTENLARSEN
KRISTIANJOHANSEN
EDOYV/ERING
VASSHOLMIl
STEINARNE
HELGOYSUND
ELSY
SHEIK
SORLYS
RACON
JYTTEROSS
STÄLGUTT
NESEJENTA
SAILOR
PIRAJA
PONNY
LEIFJUNIOR
KVEITA

Äußeres
Kennzeichen

SF-2-S
SF-11-V
SF-44-V
SF-76-F
SF-78-V
SF-89-F
SF-240-F
SF-300-A
ST-3-F
T-7-TK
T-88-B
TK-54-BL
T-106-T
T-160-BG
T-361-T
T-760-T
V-71-L
VA-6-LS
VA-8-F
VA-11-F
VA-60-S
VA-62-K
VA-65-S
VA-79-K
VA-87-K
VA-87-LS
VA-90-F
VA-95-K
VA-96-F
VA-133-FS
VA-200-M

BJARNE NILSEN
M. NILSEN
KRISTIAN RYGGEFJORD
GARPESKJ/ER
TORBAS
KARAHAV
HAVBAS
FONNES
GARDAR
HARGUN
ENDRE DYROY
LIGRUNN
MOGSTERFJORD
KNESTER

F-45-H
F-47-H
F-95-M
F-160-M
F-231-M
F-272-M
F-574-M
H-1-AM
H-5-AV
H-5-0
H-6-F
H-8-F
H-10-AV
H-11-AV

Ruf-
Zeichen

LDWS
JWPD
LMFG
JXHD
JXPH
LFVN
JXHY
LNHQ
LGYA
JWRR
LANT
LK4069
JwP
LLKK
LKEU
LK2713
LM2791
LM9510
LNRL
LKJS
LDEV
LMPI
LAZW
JXER
LEPK
JwwK
LDHD
LMTJ
LLYY
LM3122
LM6346

LEJN
LKVW
LEHS
LAWQ
LJEB
LMAD
LHWO
LNGE
LAWO
LIWO
LLXE
LEOY
JXXP
LLVC

Tonnage
1969
(Oslo)
92
7ı

51

49

528

470

599
710
1695
1261

1085

1948

53
138

96
99

85
44

167
148
12
199
159

45
24
14
99
47
24

137
49
49

145

23
17

982
1152

620

595
713

799
768

557

leistung

309
251
329
343
338
220
397
330

459
367
111
595
367
463
297
143
102
507
294
132
360
415
330
382
240
382
691
268
180
122

882
684
2059
3116
625
2205
827

1765
2399
1765
2250
1080



2256

NamedesFischereifahrzeugs

SLAATTEROY
HAVDRON
LAFJORD
ELDJARN
SOLVÄRVIKING
GERDAMARIE
STAALOY
SUDEROY
HAUGAGUT
KROSSFJORD
ROTTINGOY
LIBAS
MALMEN
MARON
TALBOR
HAVBRAUT
BIRKELAND
LIAFJELL
H.OSTERVOLD
VERDI
STOREKNUT
HARDHAUS
VESTERVEG
VESTVIKING
TOFTOYSUND
ORDINAT
HAVGLANS
VENDLA.
EROS
ARTUS
LEINEBJORN
HAVBRIS
FLOMANN
KINGSBAY
STRANDSENIOR
MELSHORN
S/EBJORN
SIGLAR
VESTBAS
NORDSJOBAS
STORMFUGLEN
SJOBRIS
VOLSTADJUNIOR
SMARAGD
NYBO
LAFJELL
INGERHILDUR
FISK
TEIGENES

Äußeres
Kennzeichen

H-12-AV
H-12-BN
H-19-AV
H-28-AV
H-30-B
H-32-AV
H-38-AV
H-50-A
H-50-AV
H-69-S
H-73-0
H-75-F
H-83-S
H-84-F
H-87-AV
H-88-AV
H-118-AV
H-121-F
H-128-AV
H-132-AV
H-148-AV
H-160-AV
H-169-AV
H-190-AV
H-202-B
H-250-AV
H-325-ON
H-369-AV
M-17-HO
M-2-HQ
M-3-HO
M-4-H
M-5-HD
M-21-HO
M-25-H
M-26-HD
M-27-VD
M-31-HO
M-33-H®
M-34-HO
M-38-AV
M-46-HO
M-49-A
M-64-H8
M-65-MD
H-77-AV
M-100-F
M-105-A
M-120-H®

Ruf-
Zeichen

JXAM
LAIV
LHDO
LEBS

LAUP
LHAI
LAIU
LAOD
LHEO
LLYS
LGLN
LCMT
LDBS
LMRX
LNPB
JWTD
LJUK
JXMU
LNPN
LDOG
JXME
LADL
LIAB
LENP
LGFN
LNXT
LNPF
LHKO
Jwau
LHRE
LKOL

LGWK
JWZU
LLHW
LKOJ
LLCX
LLXH
LGSP
LIWS
LELC
LAES
LGSE

LKTF
LEDG
LMRU
JWSG

Tonnage
1969
(Oslo)
1296

1126
287
1651
1276

1694
479

768
727

2201

2056

852

1846

1368

1759

2571

714

531
978

1286

757
639

614
903

1948

1147
696
815

701

455
1348
301

917
1000
821
1506

632

287

542
941
1255
999
939

853

639

814

617

441

723

Maschinen-
leistung

2397
1103
1543
2204
853
3089
2206
1765
2964
1055
882
2646
735
661
1544
1471
1799
1603

1719
3528
2940
1912
1176
485
1985
809
2206

2242
882
1257
1544
1764
1621



Namedes Fischereifahrzeugs

MIDOYVIKING
HOLMSUND
GUNNARLANGVA
HAVSNURP
ZETA
ESPEV/ER
HEROYTRÄL
NEPTUGES
KINGSCROSS
DYRNESVÄG
HAVSKJER
SJARM
NILSHOLM
LUROY
SENIOR
STRAUMBERG
GRETE-KRISTIN
RODHOLMEN
M.YTTERSTAD
NORDFISK
ASBJORNSELSBANE
TRONDERBAS
KETLIN
SELVÄGSENIOR
VERBAS
VEA
HOLMSJO
ROALDSENSENIOR
VARBERG
SISSELELISABETH
ATLANTICVIKING
RINDENES
ARGUSJUNIOR
VESTFART
FISKEBAS
VIKINGI
SVANAUGELISE
RAV
GEIRJOHANSEN
NORSEL
TROMSBAS
FRANTSENJUNIOR
STORTIND
TROMS@YBUEN
TORSON
OSTBAS
HARMONI

Äußeres
Kennzeichen

M-127-MD
M-19-H
M-189-A
M-195-MD
M-240-HQ
M-344-HQ
M-347-HO
M-353-H
M-416-HO
M-435-SM
M-448-A
M-472-SM
M-495-SM
N-1-L
N-1-LN
N-2-LF
N-2-V
N-16-VV
N-25-LN
N-50-B
N-94-LN
NT-200-V
N-119-SO
N-510-ME
R-2-H
R-10-K
UM-62-G
R-52-ES
R-100-ES
SF-6-SU
SF-8-V
SF-10-F
SF-17-V
SF-22-B
SF-230-F
SF-303-V
ST-19-F
ST-40-0
T-5-T
T-21-T
H-10-BN
T-22-1
T-44-T
T-64-SA
T-65-T
T-68-G
T-74-T

Ruf-
Zeichen

LMLL
LDGA
JXU
JWwOoK
LIRA
LAEI
LKDQ
LDCM
LHUZ
LGGM
LEGI
JWYL
LAIZ
LECY
LNOD
LIOD
LDVK
LKER
JXAY
LEHK
JWRT
JXXK
LMRJ
LNZA
JXNS
LGRH
LALT
LLKH
LHZP
LAYL
LAQU
LDDW
JXVM
LNPE
LCFQ
LCZD
LJDR
JXML
JWwVvS
LDQJ
LFMR
LMTP
LKIX
JwwE
LCAG
LJRG
LAU

1135

1443

1032

365

442

904

389
1332
342
1224
999
599

1189
318
290

992

1197

1230
522

276

594
694

939

912
296

499
927
342
685

1481
543

285

397
497
1181
461

255

627

321
589

248
546

442

472

497

2257

Maschinen-
leistung

735
661
2205
735
2647
1287
1323
1765

735
2206

1765
2059
785
1415
882
2250
1279
827
2250
735
1765
1415
1618
588

1984
882
1838
606
698

1213
661
1470
2400
882
808
2500
1250

662
2401
1103
1103



2258 Bundesgesetzblatt,Jahrgang1994,TeilIl

Namedes Fischereifahrzeugs Äußeres Ruf- Tonnage Maschinen-
Kennzeichen Zeichen 1969 1948 leistung

(Oslo) (London)
(B) HeringundMakrele

P. J. SENIOR F-56-H LEOP 98 404
KAMOYFISK F-149-NK JWTU 222 397
BOANESFISK H-105-AV LFWF 170 603
VEIDV/ERING M-50-SA LLML 58 415
PAULSENIOR M-174-AV LLVA 222 368
VINGHOLM M-180-AV LGAL 154 441
KVITSKJ/ER N-3-L LGYE 158 551
BRENNBOEN N-26-V JWWM 135 386
SKARHOLMEN N-62-BQ LLWX 94 533
GUNNARKLO N-146-8 LAVM 150 397
STOTTVERINGEN N-200-ME LHAJ 172 97 382
EINARERLEND N-250-ME LNYZ 230 377
SORBOEN N-350-ME JwoY 194 570
QVRABOEN R-5-B LDIW 182 141 570
TINE KRISTIN ST-3-0 LHLX 180 415
OLEMARTIN ST-19-0 LMXF 122 91 382
HANSSON ST-40-R LAJZ 113 308
SKULBAREN T-19-T LKTM 129 294
SKAGQOYSUND T-111-T JWVR 184 393

AnhangV
Liste nach Artikel 39 Absatz 5 der Beitrittsakte

Namedes Fischereifahrzeugs Äußeres Ruf- Tonnage Maschinen-
Kennzeichen Zeichen 1969 1948 leistung

(Oslo) (London)

FischereifahrzeugefürdendemersalenFang

HUSBYJUNIOR N-34-HR LFFQ 181 109 246
TORINGE N-77-F LJBL 186 360
LANGENESV/ERING N-27-OE LMKH 177 728
TRONDERTRÄL NT-266-V LMPQ 158 405
RAMSOYSUND ST-86-0 LHTP 275 191 415
RYSTRAUM T-17-T JXAN 150 375
MALANGSFJORD T-32-LK LMTQ 83 349
MEREDIANIl T-52-S LIXI 178 691
BJORNGYBUEN T-58-T LDHC 125 368
KVALOYFJORD T-70-T LKAL 277 192 809
J. M.BERNTSEN T-87-LK LNRN 463 240 570
HAVFISK T-88-L LNBL 208 397
MEFJORDV/ERING T-102-BG LFZT 199 114 404
STRANDBY T-137-BG LHTF 150 728
TROMSOYVAERING T-183-T LKVX 249 176 478
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AnhangVI
Liste nach den Artikeln 54, 73, 97 und 126 der Beitrittsakte

Zollrecht

Verordnung(EWG)Nr.2913/92desRatesvom12.Oktober1992(ABl.Nr.L 302vom19.10.1992)undVerordnung(EWG)Nr.2454/93
derKommissionvom2.Juli 1993(ABl.Nr.L 253vom11.10.1993),geändertdurchdieVerordnung(EWG)Nr.3665/93derKommission
vom21.Dezember1993(ABl.Nr. L 335vom31. 12.1993),sowieUrsprungsprotokollezu denvonderGemeinschaftgeschlossenen
Präferenzabkommen:
Unbeschadetder folgendenVorschriftengeltendieseGemeinschaftsvorschriftenfürdie neuenMitgliedstaatenab demZeitpunktdes
Beitritts.
1. Artikel22bis27derVerordnungdesRatesundArtikel35bis140derVerordnungderKommission,geändertdurchdieVerordnung

(EWG)Nr.3665/93derKommissionvom21.Dezember1993(ABl.Nr.L 335vom31.12.1993),sowieUrsprungsprotokollezuden
vonderGemeinschaftgeschlossenenPräferenzabkommen- Warenursprung:
(1) Unbeschadetder AnwendungetwaigerMaßnahmenaufgrundder gemeinsamenHandelspolitikder Gemeinschaftwerden
Ursprungsnachweise,dievonDrittstaatenimRahmenvonPräferenzabkommenderRepublikÖsterreich,derRepublikFinnland,
des KönigreichsNorwegenoder des KönigreichsSchwedenmit diesen Drittstaatenoder im Rahmeneinseitigergangener
innerstaatlicherRechtsvorschriftenderneuenMitgliedstaatenordnungsgemäßausgestelltwordensind,in denjeweiligenneuen
Mitgliedstaatenangenommen,sofern
-— derUrsprungsnachweisunddieBeförderungspapierespätestensamTag vordemBeitrittausgestelltwordensind;
— derUrsprungsnachweisbis spätestensvierMonatenachdemBeitrittdenZollbehördenvorgelegtwird.
(2)Die neuenMitgliedstaatendürfendie Bewilligungen,durchdie im RahmenvonAbkommenmitDrittstaatendie Eigenschaft
eines„ermächtigtenAusführers“verliehenwurde,beibehalten,sofern
- in.denAbkommenderbetreffendenDrittstaatenmitderUnionin ihrerderzeitigenZusammensetzungeinesolcheBestimmung

ebenfallsenthaltenist;
- die ermächtigtenAusführerdie UrsprungsregelnderGemeinschaftanwenden.
DieseBewilligungenmüssenbis spätestenseinJahr nachdemBeitrittdurchneue,nachdenGemeinschaftsvorschriftenerteilte
Bewilligungenersetztwerden.
(3) Anträgeauf nachträglicheÜberprüfungder in den Absätzen1, 2 und4 genanntenUrsprungsnachweisewerdenvon den
zuständigenZollbehördender Union in ihrer derzeitigenZusammensetzungund den entsprechendenBehördender neuen
MitgliedstaatenwährendeinesZeitraumsvonzweiJahren nachAusstellungdes betreffendenUrsprungsnachweisesangenom-
men.
(4)SindderUrsprungsnachweisund/oderdieBeförderungspapierevordemBeitrittausgestelltwordenundsindimWarenverkehr
zwischendenneuenMitgliedstaatenundderUnionin ihrerderzeitigenZusammensetzungoderzwischendenneuenMitgliedstaa-
tenuntereinanderZollförmlichkeitenerforderlich,so geltenTitelV desdemAbkommenüberdenEuropäischenWirtschaftsraum
beigefügtenProtokolls4 überdieUrsprungsregelnundTitelV desProtokollsNr.3 zudenFreihandelsabkommenzwischenderEG
undderRepublikÖsterreich,derRepublikFinnland,demKönigreichNorwegenunddemKönigreichSchweden.

2. Artikel76derVerordnungdes RatesundArtikel253bis289derVerordnungderKommission—vereinfachteVerfahren
(1) Die neuen Mitgliedstaatendürtendie vor dem BeitritterteiltenBewilligungenfür periodischeAnmeldungenunterden
Voraussetzungen,unterdenensie ausgestelltwurden,beibehalten.
(2)DieseBewilligungenmüssenbisspätestenseinJahr nachdenBeitrittdurchneue,nachdenGemeinschaftsvorschriftenerteilte
Bewilligungenersetztwerden.

3. Artikel98 bis 113derVerordnungdes RatesundArtikel503bis 548derVerordnungderKommission- Zollagerverfahren
(1)UnbeschadetdesAbsatzes2dürfendieneuenMitgliedstaatendievordemBeitritterteiltenBewilligungenfürZollagerverfahren
unterdenVoraussetzungen,unterdenensie ausgestelltwurden,beibehalten.
(2)Die in Absatz1 genanntenBewilligungenmüssenbis spätestensein Jahr nachdemBeitrittdurchneue,nachdenGemein-
schaftsvorschriftenerteilteBewilligungenersetztwerden.
(3)Das VerfahrenwirdnachdenGemeinschaftsvorschriftenbeendet.Entstehtbei derBeendigungeineZollschuld,so wirdder
gezahlteBetragdenEigenmittelnderGemeinschaftzugerechnet.Wirdder BetrageinerZolischuldanhandderTarifierungder
Einfuhrwaren,desZollwertsundderMengederEinfuhrwarenzumZeitpunktderAnmeldungzumZollagerverfahrenermitteltund
wurdedieseAnmeldungvordemBeitrittangenommen,so ergebensichdieseBemessungsgrundlagenäusdenRechtsvorschrif-
ten,dievordemBeitrittin dembetreffendenneuenMitgliedstaatgegoltenhaben.

4. Artikel114bis 129derVerordnungdes RatesundArtikel549bis649derVerordnungderKommission-aktive Veredelung
(1)DieneuenMitgliedstaatendürfendievordemBeitritterteiltenBewilligungenfürdieaktiveVeredelungunterdenVoraussetzun-
gen,unterdenensieausgestelltwurden,biszumAblaufihrerGeltungsdauer,längstensjedochbiszueinemJahr nachdemBeitritt
beibehalten.
(2) Läuftdie Geltungsdauerder in Absatz1 genanntenBewilligungenspäterals ein Jahr nachdemBeitrittab, so müssendie
Bewilligungenbis spätestensein Jahr nachdemBeitrittdurchneue,nachdenGemeinschaftsvorschriftenerteilteBewilligungen
ersetztwerden.
(3)Das VerfahrenwirdnachdenGemeinschaftsvorschriftenbeendet.Entstehtbei derBeendigungeineZollschuld,so wirdder
gezahlteBetragdenEigenmittelnderGemeinschaftzugerechnet.Wirdder BetrageinerZollschuldanhandderTarifierung,der
Menge,desZollwertsunddes UrsprungsderEinfuhrwarenzumZeitpunktderAnnahmederAnmeldungzur aktivenVeredelung
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ermitteltundwurdedieseAnmeldungvor demBeitrittangenommen,so ergebensichdiese Bemessungsgrundlagenaus den
Rechtsvorschriften,dievordemBeitrittin dembetreffendenneuenMitgliedstaatgegoltenhaben.
Entstehtbei der Beendigungeine Zollschuld,so werdenzur Wahrungeiner ausgewogenenBehandlungder Inhabervon
Bewilligungen,dieinderUnionin ihrerderzeitigenZusammensetzungausgestelitwurden,undderInhabervonBewilligungen,die
indenneuenMitgliedstaatenausgestelltwurden,fürdieEinfuhrabgaben,dieabdemBeitrittnachdenGemeinschaftsvorschriften
fälligwerden,Ausgleichszinsengezahlt.
(4)WurdedieAnmeldungzuraktivenVeredelungimRahmeneinesVerfahrensderZollrückvergütungangenommen,erfolgtdie
ZollrückvergütungnachdenGemeinschaftsvorschriftenseitensundzu Lastendes neuenMitgliedstaats,in demdieZollschuld,
derenErstattungbeantragtwurde,vordemBeitrittbuchmäßigerfaßtwordenist.

5. Artikel130bis 136derVerordnungdes RatesundArtikel650bis 669derVerordnungder Kommission- Umwandlungsverfah-
ren
(1) Die neuenMitgliedstaatendürfendie vor dem BeitritterteiltenBewilligungenfür das Umwandiungsverfahrenunterden
Voraussetzungen,unterdenensie ausgestelltwurden,bis zumAblaufihrerGeltungsdauer,längstensjedochbis zu einemJahr
nachdemBeitrittbeibehalten
(2)LäuftdieGeltungsdauerder in Absatz1 genanntenBewilligungenspäterals ein Jahr nachdemBeitrittab, so müssendie
Bewilligungenbis spätestensein Jahr nachdemBeitrittdurchneue,nachdenGemeinschaftsvorschriftenerteilteBewilligungen
ersetztwerden.
(3)Das VerfahrenwirdnachdenGemeinschaftsvorschriftenbeendet.EntstehtbeiderBeendigungeineZollschuld,so wirdder
gezahlteBetragdenEigenmittelnderGemeinschaftzugerechnet.

6. Artikel137 bis 144der Verordnungdes Rates und Artikel670 bis 747 der Verordnungder Kommission—vorübergehende
Einfuhr
(1) Die neuenMitgliedstaatendürfendie vor dem BeitritterteiltenBewilligungenfür die vorübergehendeEinfuhrunterden
Voraussetzungen,unterdenensieausgestelltwurden,biszumAblaufihrerGeltungsdauer,längstensbiszueinemJahr nachdem
Beitrittbeibehalten. \
(2)LäuftdieGeltungsdauerderinAbsatz1 genanntenBewilligungenspäteralsein Jahr nachdemBeitrittab,somüssensie bis
spätestenseinJahr nachdemBeitrittdurchneue,nachdenGemeinschaftsvorschriftenerteilteBewilligungenersetztwerden.
(3)Das VerfahrenwirdnachdenGemeinschaftsvorschriftenbeendet.EntstehtbeiderBeendigungeineZollschuld,so wirdder
gezahlteBetragdenEigenmittelnderGemeinschaftzugerechnet.Wirdder BetrageinerZolischuldanhandderTarifierung,der
Menge,des Zollwertsunddes Ursprungsder EinfuhrwarenzumZeitpunktderAnnahmederAnmeldungzur vorübergehenden
EinfuhrermitteltundwurdedieseAnmeldungvordemBeitrittangenommen,so ergebensichdieseBemessungsgrundlagenaus
denRechtsvorschriften,dievordemBeitrittin dembetreffendenneuenMitgliedstaatgegoltenhaben.
Entstehtbei der Beendigungeine Zollschuld,so werdenzur Wahrungeiner ausgewogenenBehandlungder Inhabervon
Bewilligungen,dieinderUnionin ihrerderzeitigenZusammensetzungausgestelltwurden,undderInhabervonBewilligungen,die
indenneuenMitgliedstaatenausgestelltwurden,fürdieEinfuhrabgaben,dieabdemBeitrittnachdenGemeinschaftsvorschriften
fälligwerden,Ausgleichszinsengezahlt.

7. Artikel145bis 160derVerordnungdes RatesundArtikel748bis 787derVerordnungderKommission—passiveVeredelung
(1)DieneuenMitgliedstaatendürfendievordemBeitritterteiltenBewilligungenfürdiepassiveVeredelungunterdenVoraussetz-
ungen,unterdenensie ausgestelltwurden,bis zumAblaufihrerGeltungsdauer,längstensjedochbis zu einemJahr nachdem
Beitrittbeibehalten.
(2)LäuftdieGeltungsdauerderinAbsatz1genanntenBewilligungenspäterals einJahr nachdemBeitrittab,so müssensie bis
spätestenseinJahr nachdemBeitrittdurchneue,nachdenGemeinschaftsvorschriftenerteilteBewilligungenersetztwerden.
(3)DasVerfahrenwirdnachdenGemeinschaftsvorschriftenbeendet.DieHöhederZollschuldwirdjedochanhandderRechtsvor-
schriftenermittelt,dievordemBeitrittindemneuenMitgliedstaat,indemdieAnmeldungzurpassivenVeredelungangenommen
wurde,gegoltenhaben.

8. Artikel166bis 181derVerordnungdes Ratesund799bis840derVerordnungderKommission- FreizonenundFreilager
(1) Die neuenMitgliedstaatendürfendie FreizonenundFreilager,die vor demBeitrittzu Freizonenerklärtwurdenbzw.deren
EinrichtungvordemBeitrittbewilligtwurde,unterdenVoraussetzungenbeibehalten,unterdenendieErklärungoderBewilligung
erfolgte,sofernsie vomBeitrittan denGemeinschaftsvorschriftengenügen.
(2) Genügendie in Absatz 1 genanntenFreizonenund Freilagernichtden Gemeinschaftsvorschriften,so dürfendie neuen
MitgliedstaatendieFreizonenundFreilager,dievordemBeitrittzuFreizonenerklärtwurdenbzw.derenEinrichtungvordemBeitritt
bewilligtwurde,längstensbis zu einemJahr nachdemBeitrittbeibehalten.
(3)Die in Absatz1 genanntenBewilligungenmüssenbis spätestensein Jahr nachdemBeitrittdurchneue,nachdenGemein-
schaftsvorschriftenausgestellteBewilligungenersetztwerden.
(4)DiezuständigenBehördenderneuenMitgliedstaatengenehmigendieBestandsaufzeichnungenderBetreiberderFreizonenbis
spätestenseinJahr nachdemBeitritt.DieseGenehmigungwirdnachdenGemeinschaftsvorschriftenerteilt.
(5)DieneuenMitgliedstaatendürfendievordemBeitrittausgestelltenBewilligungenfürdieÜberführungvonWaren,diesich in
einerFreizoneodereinemFreilagerbefinden,in einZollverfahrengemäßArtikel173Buchstabenc, d unde derVerordnungdes
RatesunterdenVoraussetzungen,unterdenensieausgestelltwurden,bis zumAblaufihrerGeltungsdauer,längstensjedochbis
zu einemJahr nachdemBeitrittbeibehalten.
(6)LäuftdieGeltungsdauerder in Absatz5 genanntenBewilligungenspäterals ein Jahr nachdemBeitrittab,so müssendiese
Bewilligungenbis spätestenseinJahr nachdemBeitrittdurchneue,nachdenGemeinschaftsvorschriftenerteilteBewilligungen
ersetztwerden.
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Artikel201bis232derVerordnungdesRatesundArtikel868bis876derVerordnungderKommission-—buchmäßigeErfassung
undNacherhebung
DieNacherhebungerfolgtnachdenGemeinschaftsvorschriften.IstdieZollschuldjedochvordemZeitpunktdesBeitrittsentstan-
den,so nimmtderbetreffendeneueMitgliedstaatdieNacherhebungnachseinenVorschriftenundzu seinenGunstenvor.
Artikel235bis242derVerordnungdesRatesundArtikel877bis912derVerordnungderKommission—ErstattungundErlaßder
Abgaben
DieErstattungundderErlaßderAbgabenwerdennachdenGemeinschaftsvorschriftenvorgenommen.Beziehensichjedochdie
Abgaben,derenErstattungoderErlaßbeantragtwird,aufeinevordemZeitpunktdesBeitrittsentstandeneZollschuld,sonimmtder
betreffendeneueMitgliedstaatdie ErstattungunddenErlaßderAbgabennachseinenVorschriftenundzu seinenLastenvor.

AnhangViIl
Liste nach Artikel 56 der Beitrittsakte

Codedes
norwegischen Warenbezeichnung
Zolltarifs

6201 Mäntel,Anoraksusw.,fürMänneroderKnaben
6202 Mäntel,Anoraksusw.,für FrauenoderMädchen
6203 Anzüge,Jacken, langeHosenusw.fürMänner

oder Knaben
6204 Kostüme,Kombinationen,Jacken, Röcke,

langeHosen -
usw.,für FrauenoderMädchen

6205 HemdenfürMänneroderKnaben
6210 Bekleidung,getränktoderbestrichen
(außer6210.1020)
6211 Trainingsanzüge, Skianzüge usw.
(außer 6211.1100-6211.1200)
6302 Bettwäsche
(außer6302.2210,6302.3210 aus Gewirken
und6302.4000-6302.9900) aus Gewebe
außeraus
Vliesstoffen
6303.9190 Gardinen,Vorhänge
6303.9290
6303.9990
6306.2101-6306.2900 Zelte



AnhangVIll
BestimmungennachArtikel69derBeitrittsakte

76/769/EWGdes Rateszur Angleichungder Rechts-undVerwaltungsvorschriftenderMitgliedstaatenfür Beschränkungendes
InverkehrbringensundderVerwendunggewissergefährlicherStoffeundZubereitungen(ABl.Nr.L 85 vom5.4. 1991,S. 34).
391L 0338:Richtlinie91/338/EWGdesRatesvom18.Juni 1991(Cadmium)zurzehntenÄnderungderRichtlinie76/769/EWGdes
RateszurAngleichungder Rechts-undVerwaltungsvorschriftenderMitgliedstaatenfürBeschränkungendes Inverkehrbringens
undderVerwendunggewissergefährlicherStoffeundZubereitungen(ABi.Nr. L 186vom12.7. 1991,S. 59).
Nummer2.1desAnhangsderRichtliniebetreffenddieVerwendungvonCadmiumals Stabilisierungsmittelin PVC.
389L 0677:Richtlinie89/677/EWGdesRatesvom21.Dezember1989(Quecksilber-,Arsen-undzinnorganischeVerbindungen)
zurachtenÄnderungderRichtlinie76/769/EWGzurAngleichungderRechts-undVerwaltungsvorschriftenderMitgliedstaatenfür
Beschränkungendes InverkehrbringensundderVerwendunggewissergefährlicherStoffeundZubereitungen(ABl.Nr.L 398vom
30. 12.1989,S. 19).
Insofemals dieRichtliniezinnorganischeVerbindungenbetrifft.
3761.0116:Richtlinie76/116/EWGdesRatesvom18.Dezember1975zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaaten
für Düngemittel(ABl. Nr. L 24 vom30. 1. 1976,S. 21),zuletztgeändertdurchdie Richtlinie93/69/;EWGderKommissionvom
23. Juli 1993(ABl.Nr. L 185vom28. 7. 1993,S. 30).
Artikel7, insofernals derCadmiumgehaltvonDüngemittelnbetroffenist.
385L 0210:Richtlinie85/210/EWGdesRatesvom20.März1985zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
denBleigehaltvonBenzin(ABl.Nr.L 96vom3.4. 1985,S. 25),geändertdurchdieRichtlinie87/416/EWGdesRatesvom21.Juli
1987(ABl.Nr. L 225vom13.8. 1987,S. 33).
Artikel7, hinsichtlichdes BenzolgehaltsvonBenzinnachArtikel4.
393 L 0012:Richtlinie93/12/EWGdes Ratesvom23. März 1993überden SchwefelgehaltbestimmterflüssigerBrennstoffe
(ABl.Nr.L 74vom27.3.1993,S. 81).
Artikel3, hinsichtlichdes SchwefelgehaltsvonGasölennachArtikel2 Absatz2 Unterabsatz1.
391L 0157:Richtlinie91/157/EWGdesRatesvom18.März1991übergefährlicheStoffeenthaltendeBatterienundAkkumulato-
ren(ABl.Nr. L 78vom26.3. 1991,S. 38).
Artikel9, hinsichtlichdesQuecksilbergehaltsvonAlkali-Mangan-BatteriennachArtikel3 Absatz1.
367L 0548:Richtlinie67/548/EWGdesRatesvom27.Juni 1967zurAngleichungderRechts-undVerwaltungsvorschriftenfürdie
Einstufung,VerpackungundKennzeichnunggefährlicherStoffe(ABl.Nr. L 196vom16.8.1967,S. 1).
a) Artikel30inVerbindungmitdenArtikeln4 und5,hinsichtlichderAnforderungenandieEinstufungder50Stoffe,dieinAnhangI

der Richtlinieaufgeführtund in der beigefügtenAnlagewiedergegebensind, insofernals Österreichdie Verwendungeiner
anderenEinstufungundKennzeichnungdieserStoffeverlangenkann.

b) Artikel30 inVerbindungmitdenArtikeln4 und5, insofernals Stoffe,dieals „sehrgiftig“,„giftig“und„gesundheitsschädlich“
eingestuftsind, zusätzlichzu den Bestimmungender RichtlinieauchbesonderenRegistrierungsverfahren(Österreichische
Giftliste)unterworfenwerdenkann.

c) Artikel30 inVerbindungmitArtikel23Absatz2, insofernalsÖsterreichfolgendesverlangenkann:
i) die Verwendungvon KennzeichenmitZusatzsymbolen,die nichtin AnhangIl der Richtlinieenthaltensind, und von

S-Sätzen,dienichtinAnhangIV derRichtlinieenthaltensind,bezüglichderschadlosenBeseitigunggefährlicherStoffe
ii) dieVerwendungvonKennzeichenmitzusätzlichenS- Sätzen,dienichtinAnhangIVderRichtlinieenthaltensind,bezüglich

GegenmaßnahmenbeiUnfällen
iii) dieVerwendungvonKennzeichenmitzusätzlichenSätzen,dienichtinAnhangIll oderAnhangIV derRichtlinieenthalten

sind,bezüglichBeschränkungendesVerkaufsgiftigerStoffe.
d) Für Stoffe,die unterdie vorstehendenBuchstabena undc fallen,die BestimmungendesArtikels23 Absatz2 derRichtlinie,

wonachderVermerk„EWG-Kennzeichnung“zu verwendenist.
388L 0379:Richtlinie88/379/EWGdes Ratesvom7. Juni 1988zurAngleichungderRechts-undVerwaltungsvorschriftender
Mitgliedstaatenfürdie Einstufung,VerpackungundKennzeichnunggefährlicherZubereitungen(ABl.Nr.L 187vom16.7. 1988,
S. 14),zuletztgeändertdurchRichtlinie93/18/EWGderKommissionvom5. April1993(ABl.Nr.L 104vom29.4.1993,S. 46).
a) Artikel13 in VerbindungmitdenArtikeln3 und7, hinsichtlichderZubereitungen,die StoffeimSinnevonNummer8 Buch-

stabe a dieses Anhangs enthalten;
b) Artikel13 in VerbindungmitArtikel7, hinsichtlichder Kennzeichnungsanforderungennachder vorstehendenNummerB

Buchstabec Zifferni, ii undiii;
c) Artikel13inVerbindungmitArtikel7 Absatz1Buchstabec fürgefährlicheStoffe,die ingefährlichenZubereitungenenthalten

sind.
378L 0631:Richtlinie78/631/EWGdes Ratesvom26.Juni 1978zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenfür
die Einstufung,VerpackungundKennzeichnunggefährlicherZubereitungen(Schädlingsbekämpfungsmittel)(ABl.Nr. L 206vom
29.7. 1978, S. 13), zuletzt geändert durch die Richtlinie 92/32/EWG des Rates vom 30. April 1992 (ABl. Nr. L 154 vom 5. 6. 1992,
S. 1).
391 L 0414:Richtlinie91/414EWG des Ratesvom 15. Juli 1991überdas Inverkehrbringenvon Pflanzenschutzmitteln(ABl.
Nr. L 230vom19.8. 1991,S. 1). '
Artikel15und16Buchstabef, soferndieseVorschriftenüberEinstufungundKennzeichnungBezugnehmenauf die Richtlinie
78/631/EWGdes Rates vom26. Juni 1978zur Angleichungder Rechtsvorschriftender Mitgliedstaatenfür die Einstufung,
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Anlage
Stoff

Linuron
Trichlorsilan
Phosphortrichlorid
Phosphorpentachlorid
Phosphoroxychlorid
Natriumpolysulfide
Dischwefeldichlorid
Thionylchlorid
Kalziumhypochlorit;Lösung...%Cl aktiv
Kaliumhydroxid
Chromtrioxid
Kaliumdichromat
Ammoniumdichromat
Natriumdichromat
-chlorotoluol
2-(Dimethylamino)-ethanol
2-(Diethylamino)-ethanol
Diethanolamin
N-Methyl-2-Ethanolamin
2-Ethylhexan-1,3-diol;Octylenglykol
Isophoron
6-Methyl-1,3-dithiolo(4,5-b)quinoxalin-2-on
Essigsäureanhydrid
Methylformiat
Ethylformiat
Acrylsäure
Chloroacetylchlorid
Nitrofen
Quintozen(ISO);pentachloronitrobenzene
Methylamin(mono,di undtri)
Diethylamin
Triethylamin
Butylamin
Benzylamin
Di-n-propylamin[1},Diisopropylamin[2]
Dichlofluanid
ChloraminT (Natriumsalz)
Cumolhydroperoxid
Monocrotophos
Edifenphos(ISO);Ethyl-S,S-diphenyldithiophosphat
Triazophos(ISO);O,O-diethyl-O-1-phenyl-1,2,4-triazol-3-ylthiophosphat
Methanol
Ethyl-chloroformiat
Dipropylentriamin
Trifenmorph(ISO);4-Tritylmorpholin
Diuron
Bis(Tris(2-methyl-2-phenylpropyl)zinn)oxid;Fenbutatinoxid
Butanol(excepttert.Butylalkoho!)
Aluminiumtrinatriumhexafluorid
Bronopol(INN);2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol

Nummer

006-021-00-1
014-001-00-9
015-007-00-4
015-008-00-X
015-009-00-5
016-01
016-01
016-01
017-01
019-002-
024-001-
024-002-
024-003-

DANRNUNO

©DPS.8: @o’

82338823883888898388888882822888888838888838888:8ENSDOXKNALKAGCRONHKSUKCHOAHN.DDROAHOHNABHOHNORADG

602-037-

603-087.
606-01
606-036-
607-008-
607-01
607-01
607-061-
607-080-
609-040-
609-
612-
612-
612-
612- 5-
612-047-
612-048-
616-006-
616-010-
617-002-
015-072-
015-121-
015-140-
603-001-
607-020-
612-063-
613-052-
006-015-
050-017-
603-004-
009-016
603-085-

BESRERFSSERNgE28
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AnhangIX
ListenachArtikel71Absatz2 derBeitrittsakte

Nummerdes| Nummer Warenbezeichnung Einfuhrquote(*)
Kontingents| (exGZT) Anfang1. Jahr Anfang2. Jahr Anfang3. Jahr

1 24.02 VerarbeiteterTabak:
TabakauszügeundTabaksoßen
A. Zigaretten 2.070.000.000 5.520.000.000 9.660.000.000

Einheiten - Einheiten Einheiten
2 24.02 B. ZigarrenundZigarillos 4.290.000 11.440.000 20.020.000

Einheiten Einheiten Einheiten
3 24.02 C. Rauchtabak 39,72Tonnen 105,92Tonnen 185,36Tonnen

D. KautabakundSchnupftabak
E. Andere

(*)anhandderDatenüberden innerstaatlichenVerbrauchimJahr 1993geschätzt.

AnhangX
BestimmungennachArtikel84derBeitrittsakte

. 391L 0173:Richtlinie91/173/EWGvom21.März1991(Pentachlorphenol)zur neuntenÄnderungderRichtlinie76/769/EWGzur
Angleichungder Rechts-und Verwaltungsvorschriftender Mitgliedstaatenfür Beschränkungendes Inverkehrbringensund der
VerwendunggewissergefährlicherStoffeundZubereitungen(ABl.Nr. L 85 vom5. 4. 1991,S. 34).

. 376L 0116:Richtlinie76/116/EWGdesRatesvom18.Dezember1975zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaaten
fürDüngemittel(ABl.Nr.L 24vom30.1.1976,S. 21),zuletztgeändertdurchdieRichtlinie93/69/EWGderKommissionvom23.Juli
1993(ABl.Nr.L 185vom28.7.1993,S. 30).
Artikel7, insofernals derCadmiumgehaltvonDüngemittelnbetroffenist.

. 3780631: Richtlinie78/631/EWGdesRatesvom26.Juni 1978zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenfürdie
Einstufung,VerpackungundKennzeichnunggefährlicherZubereitungen(Schädlingsbekämpfungsmiittel)(ABl.Nr.L 206vom29.7.
1978,S. 13),zuletztgeändertdurchdie Richtlinie92/32/EWGdes Ratesvom30. April 1992(ABl. Nr. L 154vom5. 6. 1992,
S. 1).

. 393L 0012:Richtlinie93/12/EWGdes Ratesvom23.März1993überdenSchwefelgehaltbestimmterflüssigerBrennstoffe(ABl.
Nr. L 74vom27.3. 1993,S. 81).
Artikel3, hinsichtlichdesSchwefelgehaltsvonGasölennachArtikel2 Absatz2.

. 391 L 0414:Richtlinie91/414/EWGdes Ratesvom 15. Juli 1991überdas Inverkehrbringenvon Pfianzenschutzmitteln(ABl.
Nr.L 230vom19.8.1991,S. 1)
Artikel15 und 16 Buchstabef, soferndieseVorschriftenüberEinstufungundKennzeichnungBezugnehmenauf die Richtlinie
78/631/EWGdes Rates vom 26. Juni 1978 zur Angleichungder Rechtsvorschriftender Mitgliedstaatenfür die Einstufung,
Verpackungund KennzeichnunggefährlicherZubereitungen(Schädlingsbekämpfungsmittel)(ABl. Nr. L 206 vom29. 7. 1978,
S. 13),zuletztgeändertdurchdieRichtlinie9/32/EWG desRatesvom30.April1992(ABl.Nr. L 154vom5. 6. 1991,S. 1).

AnhangXI
ListenachArtikel99derBeitrittsakte

Metallindustrie
KN-Code Erzeugnis
73170040 - 90 Nägel
84279000 Stapelkarren
84289099 LadebühnenundähnlicheMaschinenzumHeben
850151 andereDreiphasen-WechselstrommotorenmiteinerLeistungvon750W oderweniger
850152 andereDreiphasen-WechselstrommotorenmiteinerLeistungvonmehrals 750W bis 75kW
85015392 andereDreiphasen-WechselstrommotorenmiteinerLeistungvonmehrals 75kWbis 375kW
85251090 SendegerätefürdenFunksprech-undFunktelegraphieverkehr
85252090 Funksprechverbindungen

Kunststoffindustrie
KN-Code Erzeugnis
39232100 Säckeaus PolymerendesEthylens
392329 Säckeaus anderenKunststoffen
392350 Verschlüsse
392390 andereVerpackungsmittel
3924 10.00 GeschirrundandereArtikelfürdenTisch-oderKüchengebrauch
39261000 Büroartikel
39262000 Bekleidungszubehör
39263000 Beschläge



KN-Code
40093000

40094000

401110.00

401120

401150

401191
401199
4013 10

4013 20
4013 90

KN-Code
52
GewebeausBaumwolle:
52083100
520832
52083300
50083900
52085100
520852
52085900
52093100
52093200
52093900
52095100
52095200
52095900
521031
52103200
52103900
52105100
5210 59 00
52113100
521132.00
52113900
52115100
52115900
andere Gewebe aus
521215
521223
54
andereGewebe:
540742
540744
5407 51 00
5407 52 00
54075400
540771.00
54077200
54078200
540822
55
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Kautschukindustrie
Erzeugnis
RohreundSchläucheausWeichkautschuknurmittextilenSpinnstoffenverstärktoder
ausgerüstet,ohneFormstücke,VerschlußstückeoderVerbindungsstücke :
RohreundSchläucheausWeichkautschukmitanderenStoffenverstärktoderaus-
gerüstet,ohneFormstücke,VerschlußstückeoderVerbindungsstücke
Luftreifenaus Kautschuk,neu (Radial-oderDiagonalreifen),vonder fürPersonenkraft-
wagenverwendetenArt
Luftreifenaus Kautschuk,neu (Radial-oderDiagonalreifen),vonderfürOmnibusse
undLastkraftwagenverwendetenArt
LuftreifenausKautschuk,neu (Radial-oderDiagonalreifen)vonder fürFahrräder
verwendetenArt
andere,mitStolien-,Winkel-oderähnlichenProfilen
andere
Luftschläucheaus Kautschukvonderfür Personenkraftwagen,OmnibusseundLastkraft-
wagenverwendetenArt
LuftschläucheausKautschukvonderfür FahrräderverwendetenArt
andere

Textilindustrie
Erzeugnis
Baumwolle

in Leinwandbindung,miteinemQuadratmetergewichtvon 100g oderweniger
in Leinwandbindung,miteinemQuadratmetergewichtvonmehrals 100g
in 3- oder4-bindigemKöper,einschließlichDoppelköper
andereGewebe
in Leinwandbindung,miteinemQuadratmetergewichtvon 100g oderweniger
in Leinwandbindung,miteinemQuadratmetergewichtvonmehrals 100g
andereGewebe
in Leinwandbindung
in 3- oder4-bindigemKöper,einschließlichDoppelköper
andereGewebe
in Leinwandbindung
in 3- oder4-bindigemKöper,einschließlichDoppelköper
andereGewebe
in Leinwandbindung
in 3- oder4-bindigemKöper,einschließlichDoppeliköper
andereGewebe
in Leinwandbindung
andereGewebe
in Leinwandbindung
in 3- oder4-bindigemKöper,einschließlichDoppelköper
andereGewebe
in Leinwandbindung
andereGewebe
Baumwolle:
bedruckt . ‘
gefärbt
Synthetischeoder künstliche Filamente

gefärbt
bedruckt
rohodergebleicht
gefärbt
bedruckt
rohodergebleicht
gefärbt
gefärbt
gefärbt
Synthetischeoder künstlicheSpinnfasern

551321
55132200
55132300
55132900
55134100
55134200
55134300
55134900

aus Polyester-Spinnfasemn,in Leinwandbindung
aus Polyester-Spinnfasern,in3- oder4-bindigemKöper,einschließlichDoppelköper
andereGewebeaus Polyester-Spinnfasem
andereGewebe
aus Polyester-Spinnfasem,in Leinwandbindung
aus Polyester-Spinnfasern,in 3- oder4-bindigemKöper,einschließlichDoppelköper
andereGewebeaus Polyester-Spinnfasern
andereGewebe
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55142100
55142200
551423 00
55142900
551441 00
55144200
55144300
55144900
56

560811
560819
57
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aus Polyester-Spinnfasern,in Leinwandbindung
aus Polyester-Spinnfasern,in3- oder4-bindigemKöper,einschließlichDoppelköper
andereGewebeaus Polyester-Spinnfasern
andereGewebe
aus Polyester-Spinnfasern
aus Polyester-Spinnfasem,in 3- oder4-bindigemKöper,einschließlichDoppelköper
andereGewebeaus Polyester-Spinnfasern
andereGewebe
Watte,Filze und Viiesstoffe; Spezialgarne;Bindfäden,Seile
und Taue; Seilerwaren
konfektionierteFischernetze
andere

Teppiche und andereFußbodenbeläge,aus Spinnstoffen

570242
570249
57029100
57029200
57029900
570500
58

Bänder:
580620 00

andereBänder:
580632
59

590310
590320
590390
60
600292
600293
61

aus synthetischenoderkünstlichenSpinnstoffen
aus anderenSpinnstoffen
ausWolleoderfeinenTierhaaren
aus synthetischenoderkünstlichenSpinnstoffen
aus anderen Spinnstoffen
andereTeppicheundandereFußbodenbeläge,aus Spinnstoffen
Spezialgewebe;getufteteSpinnstofferzeugnisse;Spitzen;Tapisserien;
Posamentierwaren;Stickereien

andereBänder,miteinemAnteilan Elastomergarnenoder
Kautschukfädenvon5 GHT odermehr

ausChemiefasern
Getränkte,bestrichene,überzogeneoder mit Lagen versehene
Gewebe;Warendes technischenBedarfs,aus Spinnstoffen
mitPolyvinylichlorid
mitPolyurethan
andere
Gewirkeund Gestricke
aus Baumwolle
ausChemiefasern
Bekleidungund Bekleidungszubehör,aus Gewirkenoder Gestricken

610342
610343
Kombinationen :
61042200
61042300
Jacken:
61043200
61043300
61043900
Kleider:
6104 41 00
610442 00
610443 00
61044400
RöckeundHosenröcke:
61045100
61045200
61045300
61045900

aus Baumwolle
aus synthetischenChemiefasern

aus Baumwolle
aus synthetischenChemiefasern

aus Baumwolle
aus synthetischen Fasern
aus anderenSpinnstoffen

ausWolleoderfeinenTierhaaren
aus Baumwolle
aus synthetischenFasern
aus künstlichenChemiefasern

ausWolleoderfeinenTierhaaren
aus Baumwolle
aus synthetischenFasern
aus anderenSpinnstoffen

610462
610463
610469
Hemden:
61051000
6105 20
‚BlusenundHemdblusen:
61061000
61062000
610690

aus Baumwolle
aus synthetischenFasern
aus anderenSpinnstoffen

aus Baumwolle
ausChemiefasern

ausBaumwolle
aus Chemiefasern
aus anderen Spinnstoffen
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Slips und andere Unterhosen:
610711.00 aus Baumwolle
610712.00 ausChemiefasern
NachthemdenundSchlafanzüge:
61072100 aus Baumwolle
61072200 ausChemiefasern
SlipsundandereUnterhosen:
61082100 ausBaumwolle
61082200 ausChemiefasern
NachthemdenundSchlafanzüge:
610831 aus Baumwolle
610832 aus Chemiefasern
andere:
61089100 ausBaumwolle
61089200 ausChemiefasern
T-ShirtsundUnterhemden:
61091000 ausBaumwolle
610990 aus anderenSpinnstoffen
Pullover,Strickjacken,WestenundähnlicheWaren,einschließlichUnterziehpullis:
611010 ausWolleoderfeinenTierhaaren
611020 aus Baumwolle
611030 ausChemiefasern
BekleidungundBekleidungszubehörfürKleinkinder:
611120 aus Baumwolle
611130 aus synthetischenChemiefasern
Trainingsanzüge:
611211.00 aus Baumwolle
61121200 aus synthetischenChemiefasern
BadeanzügeundBadehosen,fürMänneroderKnaben:
611231 aus synthetischenChemiefasern
BadeanzügeundBadehosen,fürFrauenoderMädchen:
611241 aus synthetischenChemiefasern
Strumpfhosen:
61151100 aus synthetischenChemiefasern,miteinemTiterder

einfachenGamevonwenigerals 67 dtex
61151200 aussynthetischenChemiefasern,miteinemTiterdereinfachenGamevon67 dtexodermehr
611519 aus anderenSpinnstoffen
611520 Damenstrümpfe(einschließlichKniestrümpfe)miteinemTiterder

einfachenGamevonwenigerals 67dtex
andere:
61159100 ausWolleoderfeinenTierhaaren
61159200 aus Baumwolle
611593 aussynthetischenChemiefasern
63 Andere konfektionierteSpinnstoffwaren;Warenzusammen-

stellungen;Altwarenund Lumpen
andereBettwäsche,bedruckt:
63022100 aus Baumwolle
andereBettwäsche:
630231 ausBaumwolle
andereTischwäsche:
630251 aus Baumwolle
63026000 WäschezurKörperpflegeundKüchenwäsche,aus Frottierware

aus Baumwolle
andere:
630291 aus Baumwolle
63029200 aus Flachs
Gardinen,VorhängeundInnenrollos;Fenster-und.Bettbehänge(Schabracken):
63039100 aus Baumwolle
630392 aus synthetischenChemiefasern
Bettüberwürfe:
630419 andere
SäckeundBeutelzu Verpackungszwecken:
630531 aus Streifenoderdergleichen,aus PolyethylenoderPolypropylen

andere
konfektionierteWaren,einschließlichSchnittmusterzumHerstellenvonBekleidung:
630790 andere

2267
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KN-Code
392620 00
42031000
430310
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Bekleidungsindustrie

Erzeugnis
Bekleidung,aus Kunststoffen
Bekleidung,aus Leder
Bekleidung,aus Pelzfellen

6201
6202
6203
6204
62052000
62053000
6206
62092000
62093000
6210
62112000
621132
621133
621139
621142
621143
6212
62121000
621520 00
Kopfbedeckungen
650590
650692

KN-Code
64035931
64035935
640399 91
64039996
640359 31
640359 39
64039991
64039998
64035931
64039991

KN-Code
410431 19
41043130
41043190

Überkleidung
Überkleidung
Überkleidung
Überkleidung
HemdenfürMänneroderKnaben,ausBaumwolle
HemdenfürMänneroderKnaben,ausChemiefasern
BlusenundHemdblusen,fürFrauenoderMädchen
BekleidungfürKleinkinder,aus Baumwolle
BekleidungfürKleinkinder,aus synthetischenChemiefasern
Bekleidungaus Erzeugnissender Position5602,5603,5903,5906oder5907
Skianzüge
andereBekleidungfürMänneroderKnaben,aus Baumwolle
andereBekleidungfürMänneroderKnaben,ausChemiefasern
andereBekleidungfürMänneroderKnaben,ausanderenSpinnstoffen
andere Bekleidung für Frauen oder Mädchen, aus Baumwolle
andereBekleidungfürFrauenoderMädchen,ausChemiefasern
BüstenhalterundähnlicheWaren
Krawatten,aus Seide
Krawatten,ausChemiefasern

Hüte und andere Kopfbedeckungen, aus Gewirken oder Geweben
Kopfbedeckungen,aus Pelzfellen

Schuhindustrie
Erzeugnis
HerrenhalbschuhemitLaufsohlenaus Leder
idem
HerrenhalbschuhemitLaufsohlenausanderemMaterial
idem
DamenhalbschuhemitLaufsohlenaus Leder
idem
DamenhalbschuhemitLaufsohlenaus anderemMaterial
idem
KinderhalbschuhemitLaufsohlenaus Leder
KinderhalbschuhemitLaufsohlenaus anderemMaterial

Lederindustrie
Erzeugnis
Polsterleder
idem
idem



Nr.42- TagderAusgabe:Bonn,den16.September1994 2269

AnhangXll
BestimmungennachArtikel112derBeitrittsakte

. 391L 0173:Richtlinie91/173/EWGvom21.März 1991(Pentachlorphenol)zurneuntenÄnderungderRichtlinie76/769/EWGzur
Angleichungder Rechts-und Verwaltungsvorschriftender Mitgliedstaatenfür Beschränkungendes Inverkehrbringensund der
VerwendunggewissergefährlicherStoffeundZubereitungen(ABl.Nr. L 85vom5. 4. 1991,S. 34).

. 391L 0338:Richtlinie91/338/EWGdesRatesvom18.Juni 1991(Cadmium)zurzehntenÄnderungderRichtlinie76/769/EWGzur
Angleichungder Rechts-und Verwaltungsvorschriftender Mitgliedstaatenfür Beschränkungendes Inverkehrbringensund der
VerwendunggewissergefährlicherStoffeundZubereitungen(ABl.Nr. L 186vom12.7. 1991,S. 59).
SchwedenbehältjedochwährendderÜbergangszeitdenfreienVerkehrhinsichtlichPorzellanundKeramikeinschließlichkerami-
scherFliesenaufrecht,dersichausderBestimmungseinerderzeitigenVerordnungüberAusnahmenvomVerbotderVerwendung
vonCadmiumzurOberflächenbehandlung,als Stabilisatoroderals Farbstoffergibt.

. 989L 0677:Richtlinie89/677/EWGdesRatesvom21.Dezember1989(Quecksilber-,Arsen-undzinnorganischeVerbindungen)
zurachtenÄnderungderRichtlinie76/769/EWGzurAngleichungderRechts-undVerwaltungsvorschriftenderMitgliedstaatenfür
Beschränkungendes InverkehrbringensundderVerwendunggewissergefährlicherStoffeundZubereitungen(ABl.Nr. L 398vom
30. 12.1989,S. 19).
Insofernals die RichtlinieArsen-undzinnorganischeVerbindungenbetrifft.

. 376L 0116:Richtlinie76/116/EWGdesRatesvom18.Dezember1975zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaaten
fürDüngemittel(ABl.Nr.L 24vom30.1.1976,S. 21),zuletztgeändertdurchdieRichtlinie93/69/EWGderKommissionvom23.Juli
1993(ABl.Nr.L 185vom28.7. 1993,S. 30).
Artikel7, insofernals es sichumdenCadmiumgehaltvonDüngemittelnhandelt.

. 39110157:Richtlinie91/157/EWGdesRatesvom18.März1991übergefährlicheStoffeenthaltendeBatterienundAkkumulatoren
(ABI.Nr. L 78vom26.3. 1991,S. 38).
Artikel9, hinsichtlichdesQuecksilbergehaltsvonAlkali-Mangan-BatteriennachArtikel3 Absatz1.

. 36710548:Richtlinie67/548/EWGdesRatesvom27.Juni 1967zurAngleichungderRechts-undVerwaltungsvorschriftenfürdie
Einstufung,VerpackungundKennzeichnunggefährlicherStoffe(ABl.Nr. L 196vom16.8. 1967,S. 1),zuletztgeändertdurchdie
Richtlinie 93/101/EWG der Kommission vom 11. November 1993 (ABl. Nr. L 13 vom 15. 1. 1994, S. 1).
a) Artikel30 inVerbindungmitdenArtikeln4 und5, hinsichtlichder

i) Anforderungenan die Einstufungder 58 Stoffeoder Stoffgruppen,die in AnhangI der Richtlinieaufgeführtund in der
beigefügtenAnlageA wiedergegebensind,insofernals SchwedendieVerwendungandererEinstufungenundKennzeich-
nungenund/oderbesondererKonzentrationsgrenzwertefürdieseStoffeverlangenkann.

ii) Kriterienfür die Einstufungund KennzeichungkrebserregenderStoffegemäßAnhangVi Nummer4.2.1der Richtlinie,
insofernalsSchwedenvondenHerstellernundEinführerndieVerwendungandererKriterienfürdieEinstufungsowieandere
AnforderungenfürdieVerwendungbestimmterR-Sätzeverlangenkann.

b) Artikel30 inVerbindungmitdenArtikeln4 und6, hinsichtlichderAnforderungenan die Einstufung,Kennzeichnungund/oder
spezifischeKonzentrationsgrenzwertefürdieneunStoffeoderStoffgruppen,dienichtinAnhangI derRichtlinieaufgeführt,aber
inderbeigefügtenAnlageB enthaltensind,insofernals SchwedendieVerwendungandererEinstufungen,Kennzeichnungen
und/oderbesondererKonzentrationsgrenzwertefürdieseStoffeverlangenkann.

c) Artikel30 in VerbindungmitArtikel23 Absatz2 Buchstabed, insofernals Schwedendie Verwendungzusätzlichernichtin
AnhangIll derRichtlinieaufgeführterR-Sätze(„R-313,320,321,322,340°)verlangenkann.

d) Für Stoffe,die unterdie vorstehendenBuchstabena undbfallen, findendie Bestimmungendes Artikels23 Absatz2 der
RichtliniezurVerwendungdesVermerks„EWG-Kennzeichnung“keineAnwendung.

. 388 L 0379:Richtlinie88/379/EWGdes Ratesvom7. Juni 1988zur Angleichungder Rechts-undVerwaltungsvorschriftender
Mitgliedstaatenfürdie Einstufung,.VerpackungundKennzeichnunggefährlicherZubereitungen(ABl. Nr. L 187vom16.7. 1988,
S. 14),zuletztgeändertdurchdieRichtlinie93/18/EWGdes Ratesvom5. April1993(ABl.Nr. L 104vom29.4. 1993,S. 46).
a) Artikel13 inVerbindungmitdenArtikeln3 und7 derRichtlinie,hinsichtlich

- Zubereitungen,dieStoffeimSinnederNummer6 Buchstabena, b undc diesesAnhangsenthalten
- Zubereitungen,die nach den schwedischenRechtsvorschriftenals bis zu einemgewissenMaße gesundheitsschädlich

eingestuftwerden.
b) Artikel3 Absatz5 undAnhangI TabelleV, hinsichtlichFormaldehydals Sensibilisator,wobeidieKonzentrationfürZubereitun-

gengilt,diediesenStoffenthalten.
Zu Nummer6 Buchstabea undNummer7 Buchstabea
Währendder Übergangszeitnach Artikel112der Beitrittsakteüberprüftdie Gemeinschaftnach Maßgabeder Richtlinien67/
548/EWGund88/379/EWGdieEinstufungvonStoffenundZubereitungen,die indenAnwendungsbereichdieserRichtlinienfallen
undvonSchwedenam1. Januar 1994als „biszu einemgewissenMaßegesundheitsschädlich“eingestuftwerden.

. 378L 0631:Richtlinie78/631/EWGdesRatesvom26.Juni 1978zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenfürdie
Einstufung,Verpackungund KennzeichnunggefährlicherZubereitungen(Schädlingsbekämpfungsmittel)(ABl. Nr. L 206 vom
29.7.1978,S. 13),zuletztgeändertdurchdie Richtlinie92/32/EWGdes Ratesvom5. Juni 1992(ABl. Nr. L 154vom5. 6. 1992,
S.1).
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Anlage A
Stoff
Acetone
Butanon
Pentylformiat
Ethylacetat
n-Butylacetat
sec.-Butylacetat
tert.-Butylacetat
Isobutylacetat
Butylformiat
Cyclohexan
1,4-Dimethylcyclohexan
Diethylether
Ethylmethylether
Pentylacetat
Ethyllactat
Pentylpropionat
2,4-Dimethylpentan-3-on
Dipropylether
Dipropylketon
Ethylpropionat
Heptan
Hexan(Mischungvon Isomeren
mitwenigerals5%n-Hexan)
Isopropylacetat
Isopropylalkohol
4-Methoxy-4-methylpentan-2-on
Methylacetat
Methylcyclohexan
5-Methylhexan-2-on
Methylacetat
4-Methyipentan-2-on
Methylpropionat
Oktan
Pentane (n- und i-)
Pentan-3-on
Propan-1-ol
Propylacetat
Propyfiformiat
Propylpropionat
Natriumbisulphit=Polysulphit
Formaldehydc<=25%
5% <=25%
1%=z0<5%
SalzederChromsäure
—Ammoniumdichromat
c>220%
0.5%=0<20%
- Calciumchromat
—Kaliumchromat
- Kaliumdichromat
—Natriumdichromat
Toluol-2,4-diisocyanat
Toluol-2,6-diisocyanat
Cadmiumfluorid
Bromethylen
Chloramin-T(Natriumsalz)
1,2-Epoxy-3(tolyoxy)-propan
Diphenylmethan-2,2'-disocyanat
Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat
Hexahydrophtalsäureanhydrid
Hydrochuinon
Hydroxypropylacrylat(Isomerengemisch)
Quecksilber
Quecksilber,organischeundanorganischeVerbindungen
Piperazin
Tetrahydrophtaisäureanhydrid
Terpentin
Aminophenol(alleIsomeren)

Nr.Anhang1
606-001-00-8
606-002-00-3
607-018-00-3
607-022-00-5
607-025-00-1
607-026-00-7
607-026-00-7
607-026-00-7
607-017-00-8
601-017-00-1
601-019-00-2
603-022-00-4
603-020-00-3
607-130-00-2
607-129-00-7
607-131-00-8
606-028-00-5
603-045-00-X
606-027-00-X
607-028-00-8
601-008-00-2
601-007-00-7
607-024-00-6
603-003-00-0
606-023-00-8
607-021-00-X
601-018-00-7
606-026-00-4
607-092-00-7
606-004-00-4
607-027-00-2
601-009-00-8
601-006-00-1
606-006-00-5
603-003-00-0
607-024-00-6
607-016-00-2
607-030-00-9
016-010-00-3
605-001-00-5
605-001-01-2
605-001-02-X

024-003-00-1
024-008-00-9
024-006-00-8
024-002-00-6
024-004-00-7
615-006-00-4
615-006-00-4
048-006-00-2
602-024-00-2
616-010-00-9
603-056-00-X
615-005-00-9
615-005-00-9
615-005-00-9
607-102-00-X
604-005-00-4
607-108-00-2
080-001-00-0
080-002-00-6
080-004-00-7
612-057-00-4
607-099-00-5
650-002-00-6
612-033-00-3



Stoff
Bariumverbindungen
Butylmethylketon(Hexan-2-on)
Hexan
Pyrogallol(1,2,3-Trihydroxybenzol)
Vanadiumpentoxid

Anlage B
Stoff
Decane
Kerosin(Düsenkraftstoff)
Erdöl-undSteinkohlenteerdestillate,Fliammpunktunter21 °C

Nr.Anhang1
056-002-00-7
606-030-00-6
601-007-00-7
604-009-00-6
023-001-00-8

Natriumnitrat
1,1,2-Trichlor-1,2,2Trifluroethan
Wolfram
Wolframverbindungen
Zinkoxid

2271
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AnhangXlll
Liste nach Artikel 138 Absatz 5 der Beitrittsakte

Norwegen
1. ZusätzlicheBeihilfezu denAusgleichszahlungennachArtikel8 Absatz2 der Verordnung(EWG) Nr. 1766/92für Erzeugervon

Kartoffeln,die fürdieStärkeindustrieimRahmendervordemBeitritterzeugtenMengebestimmtsind.
2. BeihilfefürdieErzeugungbestimmterSortenzertifiziertenSaatgutseinerbegrenztenAnzahlvonArtenfürdieTierfütterungnachder

Verordnung(EWG) Nr. 2358/71.DieseBeihilfewirdfür jeweils 100kg gewährt,ist auf die vor demBeitritterzeugtenMengen
beschränktund wird im Falle von zertifiziertemSaatgutzusätzlichzu der Beihilfenach der Verordnung(EWG) Nr. 2358/71
gewährt.
SiekanninsbesonderefürdiefolgendenSortenzertifiziertenFuttersaatgutsgewährtwerden:Timotheusgras,Wiesenklee,Wiesen-
schwingelgras,Knäuelgras.

Österreich
1. ZusätzlicheBeihilfezu den AusgleichszahlungennachArtikel8 Absatz2 derVerordnung(EWG) Nr. 1766/92für Erzeugervon

Kartoffein,diefürdieStärkeindustrieimRahmendervordemBeitritterzeugtenMengebestimmtsind.
2. Beihilfenin HöhederDifferenzzwischendemvordemBeitrittbestehendenPrämienniveaufürMutterküheunddemNiveaunach

Artikel4 d Absatz7 derVerordnung(EWG) Nr. 805/68.
3. ZusätzlicheBeihilfezuderProduktionsbeihilfefürHopfennachdenArtikeln12und12a derVerordnung(EWG)Nr.1696/71,diefür

vierJahre nachdemBeitrittimRahmenderdurchschnittlichenAnbauflächengewährtwird,diewährendderdreiJahre vordem
BeitrittmitHopfenbestelltwaren.

4. Beihilfe,diefürdreiJahre nachdemBeitrittbestimmtenSaatgutvermehrernvonFuttersaatgutfürbestimmteMengengewährtwird,
fürdienachdengeltendeninnerstaatlichenRechtsvorschriftenimJahr 1992einePrämiegewährtwordenwar.

5. ZusätzlicheBeihilfezu den Ausgleichszahlungennach der Verordnung(EWG) Nr. 1765/92zugunstender Erzeugungvon
Eiweißpflanzen,soweitdieszurAufrechterhaltungderWettbewerbsfähigkeitdieserErzeugnissegegenüberGetreideundÖlsaaten
erforderlichist.

Finnland
1. ZusätzlicheBeihilfezu denAusgleichszahlungennachArtikel8 Absatz2 derVerordnung(EWG) Nr. 1766/92für Erzeugervon

Kartoffeln,die fürdieStärkeindustrieimRahmendervordemBeitritterzeugtenMengebestimmtsind.
2. Beihilfen in Höhe der Differenz zwischen dem vor dem Beitritt bestehenden Prämienniveau für Mutterkühe und dem Niveau nach

Artikel4 d Absatz7 derVerordnung(EWG) Nr.805/68.
3. BeihilfenimSektorlebendePflanzenundWarendesBlumenhandelsimSinnederVerordnung(EWG) Nr.234/68,die

- keineErhöhungdervordemBeitrittbestehendenErzeugungmitsichbringen;
- im RahmenindividuellerBegrenzungengewährtwerden,die nachdemVerfahrendes Artikels14 der Verordnung(EWG)

Nr. 234/68festzusetzensind.
4. ZusätzlicheBeihilfezu derBeihilfenachArtikel5 derVerordnung(EWG)Nr. 1117/78,diefürdiezweiWirtschaftsjahrenachdem

BeitrittErzeugernvonTrockenfutterin traditionellenErzeugungsgebietengewährtwird.
5. BeihilfefürdieErzeugungbestimmterSortenzertifiziertenSaatgutsoderHandelssaatgutseinerbegrenztenZahlvonArtenfürdie

TierfütterungnachderVerordnung(EWG) Nr. 2358/71.DieseBeihilfewirdfürjeweils100kg gewährt,istaufdievordemBeitritt
erzeugtenMengenbeschränktundwirdimFallevonzertifiziertemSaatgutundvonBasissaatgutzusätzlichzuderBeihilfenachder
Verordnung(EWG) Nr.2358/71gewährt.
Sie kanninsbesonderefürdiefolgendenSortenzertifiziertenFuttersaatgutsgewährtwerden:Timotheusgras,Wiesenklee,Wiesen-
schwingelgras,Knäuelgras.
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AnhangXIV
Liste nach Artikel 140 der Beitrittsakte

Norwegen
. ZusätzlicheBeihilfezu derBeihilfenachArtikel138indentraditionellenAnbaugebietenvonFrühjahrsweizenfürdieMüllerei.
. BeihilfenfürInvestitionenimSektorSchweinesowieEierundGeflügel,dienachArtikel6Absatz4 Unterabsatz1sowieAbsatz6der
Verordnung(EWG) Nr. 2328/91ausgeschlossensind, aber den übrigenBestimmungenjenerVerordnungentsprechen.Diese
Beihilfen:
- dürfennichtzu einerErhöhungderProduktionskapazitätinsgesamtführen;
- werdenimRahmenindividuellerProduktionsbeschränkungengewährt,dienachdemVerfahrendesArtikels29derVerordnung

(EWG)Nr. 4253/88festzulegensind.
. ZusätzlicheBeihilfenzudennachArtikel12Absatz2 derVerordnung(EWG)Nr.2328/91,diefürInvestitionenimSektorObst-und
Gemüseerzeugungnachder Verordnung(EWG) Nr. 1035/72und lebendePflanzenundWarendes Biumenhandelsnachder
Verordnung(EWG)Nr. 234/68gewährtwerden.
DieseBeihilfen
- dürfennichtzu einerErhöhungder Produktionskapazitätinsgesamtführen;
- werdenimRahmenindividuellerProduktionsbeschränkungengewährt,dienachdemVerfahrendesArtikels29derVerordnung

(EWG) Nr. 4253/88festzulegensind.

Österreich
. ZusätzlicheBeihilfezuderBeihilfenachArtikel138,dieimRahmeneinesvordemBeitrittbestehendenProduktionsvolumensandie
ErzeugervonfürdieStärkeindustriebestimmtemMaisgewährtwird.

. BeihilfenfürErzeuger,dieFlächenstillegungennachderVerordnung(EWG)Nr.1765/92vomehmen,dieje Hektarzusätzlichzuder
BeihilfenachArtikel138gewährtwird.

vordemBeitrittbestehendenErzeugungsmengeliefern.
. BeihilfenfürInvestitionenimSektorSchweinesowieEierundGeflügel,dienachArtikel6Absatz4 Unterabsatz1sowieAbsatz6der
Verordnung(EWG) Nr. 2328/91ausgeschlossensind, aberden übrigenBestimmungenjenerVerordnungentsprechen.Diese
Beihilfen:
- dürfennichtzu einerErhöhungder Produktionskapazitätinsgesamtführen;
- werdenimRahmenindividuellerProduktionsbeschränkungengewährt,dienachdemVerfahrendesArtikels29derVerordnung

(EWG) Nr. 4253/88festzulegensind.
. BeihilfenfürInvestitionen,dievonTeilzeitlandwirtenimSinnederösterreichischenRechtsvorschriftenvorgenommenwerden;diese
Beihilfenwerdenüberdie in Artikel12Absätze2 und3 derVerordnung(EWG) Nr. 2328/91vorgeseheneHöchstgrenzehinaus,
jedochunterBeachtungderBeschränkungennachArtikel7 derselbenVerordnunggewährt.DieGewährungdieserBeihilfenkann
fürdiedreiaufdenBeitrittfolgendenJahre gestattetwerden.

Finnland
. ZusätzlicheBeihilfezu der Beihilfenach Artikel138,die in traditionellenAnbaugebietenvon zur Brotherstellunggeeignetem
Weichweizen,zur BrotherstellunggeeignetemRoggenundvonGerstefürdieBrauereiindustriegewährtwird.

. BeihilfenfürInvestitionenimSektorSchweinesowieEierundGeflügel,dienachArtikel6Absatz4Unterabsatz1sowieAbsatz6der
Verordnung(EWG) Nr. 2328/91ausgeschlossensind, aber den übrigenBestimmungenjenerVerordnungentsprechen.Diese
Beihilfen:
— dürfennichtzu einerErhöhungder Produktionskapazitätinsgesamtführen;
— werdenimRahmenindividuellerProduktionsbeschränkungengewährt,dienachdemVerfahrendesArtikels29derVerordnung

(EWG) Nr.4253/88festzulegensind.
. ZusätzlicheBeihilfenzu den nach Artikel12 Absatz 2 der Verordnung(EWG) Nr. 2328/91,die für Investitionenim Sektor
ErzeugnissedesGartenbausnachderVerordnung(EWG)Nr. 1035/72undlebendePflanzenundWarendesBlumenhandelsnach
derVerordnung(EWG)Nr. 234/68gewährtwerden.DieseBeihilfen:
- dürfennichtzu einerErhöhungder Produktionskapazitätinsgesamtführen;
- werdenimRahmenindividuellerProduktionsbeschränkungengewährt,dienachdemVerfahrendesArtikels29derVerordnung

(EWG) Nr.4253/88festzulegensind.



2274 Bundesgesetzblatt,Jahrgang1994,TeilIl

AnhangXV
Liste nach Artikel 151 der Beitrittsakte

I. Freier Warenverkehr
1. 3700220: Richtlinie70/220/EWGdesRatesvom20.März1970zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber

Maßnahmengegendie Verunreinigungder LuftdurchEmissionenvon Kraftfahrzeugen(ABl. Nr. L 76 vom6. 4. 1970,S. 17),
geändertdurch:
- 172B: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsund

desVereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3. 1972,S. 14)
- 374L 0290:Richtlinie74/290/EWGdesRatesvom28.Mai1974(ABl.Nr.L 159vom15.6.1974,S. 61)
- 37710102: Richtlinie77/102/EWGderKommissionvom30.November1976(ABl.Nr. L 32vom3. 2. 1977,S. 32)
- 378L 0665:Richtlinie78/665/EWGderKommissionvom14.Juli 1978(ABl.Nr.L 223vom14.8. 1978,S.48)
- 179 H: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittder RepublikGriechenland(ABl.

Nr. L 291vom19.11.1979,S. 17)
- 383L 0351:Richtlinie83/351/EWGdes Ratesvom16.Juni 1983(ABl.Nr. L 197vom20. 7. 1983,S. 1)
-: 185 1:Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 388L 0076:Richtlinie88/76/EWGdes Ratesvom3. Dezember1987(ABl.Nr. L 36vom9. 2. 1988,S. 1)
- 988L 0436:Richtlinie88/436/EWGdes Ratesvom16. Juni 1988(ABl. Nr. L 214vom6. 8. 1988,S. 36),berichtigtin ABl.

Nr. L 303vom8. 11.1988,S. 36
- 3890458: Richtlinie 89/458/EWG des Rates vom 18. Juli 1989 (ABl. Nr. L 226 vom 3.7. 1989, S. 1), berichtigt in ABI. Nr. L 270

vom19.9. 1989,S. 16
- 389L 0491:Richtlinie89/491/EWGderKommissionvom17.Juli 1989(ABl.Nr. L 238vom15.8. 1989,S. 43)
- 391L 0441:Richtlinie91/441/EWGdes Ratesvom26.Juni 1991(ABl.Nr. L 242vom30.8. 1991,S. 1)
- 393L 0059:Richtlinie93/59/EWGdes Ratesvom28.Juni 1993(ABl.Nr. L 186vom28.7. 1993,S. 21)
Die RepublikÖsterreichkannim RahmenihrerinnerstaatlichenTypengenehmigungsverfahrenihreeigenenRegelungenfür die
EmissionenleichterNutzfahrzeugemitDieselmotorenmitDirekteinspritzungbiszum1.Oktober1995beibehalten,gestattetjedoch
denfreienVerkehrinÜbereinstimmungmitdemgemeinschaftlichenBesitzstandabdem1. Januar 1995.DieRepublikÖsterreich
kannerst ab demZeitpunktdie EG-Typengenehmigunggemäßder Richtlinie93/59/EWGerteilen,zu dem sie jene Richtlinie
uneingeschränktanwendet.

2. 37510106:Richtlinie75/106/EWGdesRatesvom19.Dezember1974zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaaten
überdie AbfüllungbestimmterFlüssigkeitennachVolumenin Fertigpackungen(ABl. Nr. L 42 vom15.2. 1975,S. 1),geändert
durch:
- 378L 0891:Richtlinie78/891/EWGderKommissionvom28. September1978(ABl.Nr. L 311vom4. 11.1978,S. 21)
- 3791 1005:Richtlinie79/1005/EWGdes Ratesvom23.November1979(ABl.Nr. L 308vom4.12.1979,S. 25)
- 385L 0010:Richtlinie85/10/EWGdes Ratesvom18.Dezember1984(ABl.Nr. L 4 vom5. 1. 1985,S. 20)
- 388L 0316:Richtlinie88/316/EWGdes Ratesvom7. Juni 1988(ABl.Nr. L 143vom10.6. 1988,S. 26)
- 389L 0676:Richtlinie89/676/EWGdes Ratesvom21.Dezember1989(ABl.Nr. L 398vom30. 12.1989,S. 18)
In Norwegenkönnendie in AnhangIll Nummer1 Buchstabea genanntenWaren,die in Pfandflaschenenthaltensind,bis zum
31. Dezember1996in Nennvolumenvon0,35| und0,7 | vermarktetwerden.Ab seinemBeitrittstelitdas KönigreichNorwegen
weiterhindenfreienVerkehrvonWarensicher,dieentsprechenddenAnforderungenderRichtlinie75/106/EWGinihrerderzeitigen
Fassungvermarktetwerden.

3. 37710541: Richtlinie77/541/EWGdesRatesvom28.Juni 1977zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüber
SicherheitsgurteundHaltesystemefürKraftfahrzeuge(ABl.Nr. L 220vom29. 8. 1977,S. 95),geändertdurch
- 179 H: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittder RepublikGriechenland(ABl.

Nr. L 291vom19.11.1979,S. 17)
- 381L 0576:Richtlinie81/576/EWGdes Ratesvom20.Juli 1981(ABl.Nr. L 209vom29.7. 1981,S. 32)
- 382L 0319:Richtlinie82/319/EWGderKommissionvom2. April1982(ABl.Nr. L 139vom19.5. 1982,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 387L 0354:Richtlinie87/354/EWGdes Ratesvom25. Juni 1987(ABl.Nr. L 192vom11.7. 1987,S. 43)
- 390 L 0628: Richtlinie 90/628/EWG der Kommission vom 30. Oktober 1990 (ABl. Nr. L 341 vom 6. 12. 1990, S. 1)
Die RepublikFinnland,das KönigreichNorwegenund das KönigreichSchwedenkönnenim Rahmenihrer innerstaatlichen
Typengenehmigungsverfahrendie Zulassungvon Fahrzeugender Klasse Mi, M2 undM3, derenSicherheitsgurteoderHalte-
systemenichtdenAnforderungenderRichtlinie77/451/EWG,zuletztgeändertdurchdieRichtlinie90/628/EWG,entsprechen,bis
zum1. Juli 1997verweigern;sie verweigernjedochnichtdie Zulassungvon Fahrzeugen,die dieseAnforderungenerfüllen.Die
RepublikFinnlandunddas KönigreichNorwegenkönnenerstab demZeitpunktdie EG-Betriebserlaubnisgemäßder Richtlinie
90/628/EWGerteilen,zu demsie jene Richtlinieuneingeschränktanwenden.Das KönigreichSchwedenkanndie EG-Betriebs-
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erlaubnisgemäßdiesenRichtliniennur für Fahrzeugeerteilen,die die zwingendenAnforderungender Richtlinie77/541/EWG,
geändertdurchdie Richtlinie90/628/EWG,erfüllen.

. 388L 0077:Richtlinie88/77/EWGdesRatesvom3. Dezember1987zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaaten
überMaßnahmengegendie EmissiongasförmigerSchadstoffeundluftverunreinigenderPartikelausDieselmotorenzumAntrieb
vonFahrzeugen(ABl.Nr. L 36vom9. 2. 1988,S. 33),geändertdurch:
- 391L 0542:Richtlinie91/542/EWGdes Ratesvom1.Oktober1991(ABl.Nr. L 295vom25. 10. 1991,S. 1)
Das KönigreichSchwedenkannimRahmenseinerinnerstaatlichenTypengenehmigungsverfahrenseineeigeneRegelungfürdie
EmissionvonDieselmotorenbiszu85kWbiszum1.Oktober1996beibehalten,gestattetjedochdenfreienVerkehrinÜbereinstim-
mungmitdemgemeinschaftlichenBesitzstandabdem1.Januar 1995.DasKönigreichSchwedenkannerstabdemZeitpunktdie
TypengenehmigunggemäßderRichtlinie91/542/EWGerteilen,zu demes jeneRichtlinieuneingeschränktanwendet.

Il. Freizügigkeit,
FreierDienstleitungs-undKapitalverkehr

. 978L 0686:Richtlinie78/686/EWGdes Ratesvom25.Juli 1978überdiegegenseitigeAnerkennungderDiplome,Prüfungszeug-
nisseundsonstigenBefähigungsnachweisedesZahnarztesundfürMaßnahmenzurErleichterungdertatsächlichenAusübungdes
Niederlassungsrechtsunddes RechtsauffreienDienstleistungsverkehr(ABl.Nr. L 233vom24.8. 1978,S. 1),geändertdurch:
- 1.79 H: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittder RepublikGriechenland(ABl.

Nr. L 291vom19.11.1979,S. 17)
- 381L 1057:Richtlinie81/1057/EWGdes Ratesvom14.Dezember1981(ABl.Nr. L 385vom31. 12.1981,S. 25)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenunddie Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 389L 0594:Richtlinie89/594/EWGdes Ratesvom30.Oktober1989(ABl.Nr. L 341vom23. 11.1989,S. 19)
- 390L 0658:Richtlinie90/658/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 73)
Die Niederlassungsfreiheitund der freie Dienstleistungsverkehrwerdenin Österreichfür die in den anderenMitgliedstaaten
diplomiertenZahnärzteundindenanderenMitgliedstaatenfürdie inZahnheilkundepraktizierendendiplomiertenösterreichischen
Ärzteso langeaufgeschoben,bis dieZahnarztausbildunginÖsterreichnachdengemäßderRichtlinie78/687/EWGfestgelegten
Bedingungenabgeschlossenist, längstensaberbis zum31.Dezember1998.-
Währendder Dauer dieservorübergehendenAusnahmeregelungwerdendie allgemeinenoder besonderenErleichterungen
hinsichtlichdes Niederlassungsrechtsund des freienDienstleistungsverkehrs,die aufgrundösterreichischerVorschriftenoder
aufgrundvon Abkommenüberdie Beziehungenzwischender RepublikÖsterreichundeinemanderenMitgliedstaatbestehen,
beibehaltenundohneDiskriminierunggegenüberallenanderenMitgliedstaatenangewandt.

. 392L 0096:Richtlinie92/96/EWGdesRatesvom10.November1992zurKoordinierungderRechts-undVerwaltungsvorschriften
fürdieDirektversicherung(Lebensversicherung)sowiezurÄnderungderRichtlinien79/267/EWGund90/619/EWG(DritteRichtlinie
Lebensversicherung)(ABl.Nr. L 360vom9. 12.1992,S. 1).
a) DasKönigreichSchwedenkanneineÜbergangsregelungbiszum1.Januar2000anwenden,umArtikel22Absatz1Buchstabe

b derRichtlinie92/96/EWGnachzukommen;indiesemZusammenhangbestehtEinvernehmen,daß dieschwedischenBehör-
denderKommissionbis zum1.Juli 1994eineAufstellungderMaßnahmenzurGenehmigungvorlegen,mitdenendieüberdie
GrenzwertedesArtikels22Absatz1Buchstabeb hinausgehendenRisikenmitdenGrenzwertenderRichtlinieinÜbereinstim-
munggebrachtwerdensollen.

b) DieschwedischenBehördenlegenderKommissionspätestenszumZeitpunktdesschwedischenBeitrittsundam31.Dezember
1997 einen Bericht über den Stand der Maßnahmen vor, die ergriffen worden sind, um der Richtlinie nachzukommen. Die
Kommissionüberprüftdiese MaßnahmenanhanddieserBerichte.Im Lichteder Entwicklungenwerdendiese Maßnahmen
gegebenenfallsim Hinblickauf eine raschereVerringerungder Risikenangepaßt.Die schwedischenBehördenforderndie
Lebensversicherungsgesellschaftenauf,die Verringerungder entsprechendenRisikenunmittelbarin Angriffzu nehmen.Die
betreffendenGesellschaftenwerdendieseRisikenzukeinerZeiterhöhen,es seidenn,daßsiesichbereitsimRahmendervon
derRichtlinievorgeschriebenenGrenzenbewegenunddaßeinesolcheErhöhungnichtzueinerÜberschreitungdieserGrenzen

- führt.DieschwedischenBehördenlegenbiszumAblaufdesÜbergangszeitraumseinenAbschlußberichtüberdieErgebnisseder
vorgenanntenMaßnahmenvor.

il. Verkehrspolitik

IV. Statistik
. 372 L 0211:Richtlinie72/211/EWGdes Rates vom 30. Mai 1972zur DurchführungkoordinierterKonjunkturstatistikenin der
IndustrieundimwarenproduzierendenHandwerk(ABl.Nr. L 128vom3. 6. 1972,S. 28),geändertdurch:
- 179H:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr.L291

vom19.11.1979,S. 17);
- 185 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23);
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DieRepublikFinnlandkanndie ErfassungvonDatennachdieserRichtliniebis zum1.Januar 1997zurückstellen.
MonatlicheDatenzu den Indizesder industriellenErzeugungsindjedochab demZeitpunktdesBeitrittszu übermitteln.

2. 390R 3037:Verordnung(EWG)Nr.3037/90desRatesvom9.Oktober1990betreffenddiestatistischeSystematikderWirtschafts-
zweigeinderEuropäischenGemeinschaft(ABl.Nr. L 293vom24. 10.1990,S. 1),geändertdurch:
- 393R 0761:Verordnung(EWG) Nr. 761/93derKommissionvom24.März 1993(ABi.Nr.L 83vom3. 4. 1993,S. 1)
DieRepublikFinnlandkanndieAnwendungdieserVerordnungbis zum1. Januar 1997zurückstelien.
AbdemZeitpunktdesBeitrittsmußdieRepublikFinnlandjedocheinenZeitplanaufstellen,ausdemklarhervorgeht,welcheFristen
in denverschiedenenBereichengelten(volkswirtschaftlicheGesamtrechnung,Input-Output,regelmäßigeErhebungenusw.);sie
wirdsichbemühen,dieDatenineineran „NACERev. 1“angepaßtenFormzu übermitteln.

3. 391 D 3731:EntscheidungNr. 3731/91/EGKSder Kommissionvom 18. Oktober1991zur Änderungder im Anhangzu den
EntscheidungenNr. 1566/86/EGKS,Nr.4104/88/EGKSundNr.3938/89/EGKSenthaltenenFragebogen(ABl.Nr.L 359vom
30.12.1991,S. 1)
DieRepublikFinnlandkanndieErhebungderDatennachdemimAnhangdieserEntscheidungwiedergegebenenFragebogen2-73
„Stahllieferungenindas InlandnachErzeugnissenundAbnehmergruppen“bis zum1.Januar 1996zurückstellen.

4. 391R 3924:Verordnung(EWG)Nr.3924/91desRatesvom19.Dezember1991zurEinführungeinerGemeinschaftserhebungüber
die ProduktionvonGütern(ABl.Nr. L 374vom31. 12.1991,S. 1)
Die RepublikFinnlandkanndieAnwendungdieserVerordnungbis zum1. Januar 1997zurückstellen.
AbdemZeitpunktdesBeitrittsmußdieRepublikFinnlandjedocheinenZeitplanaufstellen,ausdemklarhervorgeht,welcheFristen
in denverschiedenenBereichengelten(volkswirtschaftlicheGesamtrechnung,Input-Output,regelmäßigeErhebungenusw.);sie
wirdsichbemühen,dieDatenineineran „NACERev. 1“angepaßtenFormzu übermitteln.

5. 393R 0696:Verordnung(EWG)Nr.696/93desRatesvom15.März1993betreffenddiestatistischenEinheitenfürdieBeobachtung
undAnalysederWirtschaftinderGemeinschaft(ABl.Nr. L 76vom30.3. 1993,S. 1)
Für die RepublikÖsterreichläuftdieÜbergangszeitnachArtikel4 Absatz1 bis zum31.Dezember1996.

6. 393 R 2186:Verordnung(EWG) Nr. 2186/93des Ratesvom22. Juli 1993überdie innergemeinschaftlicheKoordinierungdes
AufbausvonUnternehmensregisternfür statistischeVerwendungszwecke(ABl.Nr. L 196vom5. 8. 1993,S. 1).
Die RepublikÖsterreichkanndieAnwendungdieserVerordnungbis zum31.Dezember1996aufschieben.
Ab demBeitrittwerdenjedochStatistikendergewerblichenWirtschafterstellt.

V.Sozialpolitik
376L 0207:Richtlinie76/207/EWGdes Ratesvom9. Februar1976zurVerwirklichungdes GrundsatzesderGleichbehandlungvon
MännernundFrauenhinsichtlichdesZugangszurBeschäftigung,zurBerufsbildungundzumberuflichenAufstiegsowieinbezugauf
dieArbeitsbedingungen(ABl.Nr. L 39vom14.2..1976,S. 40)
Artikel5 dieserRichtliniegiltbis zumJahre 2001nichtfürdie RepublikÖsterreichhinsichtlichderNachtarbeitvonFrauen.
Bis zum31. Dezember1997überprüftder Rat nachErhalteinesBerichtsder Kommissionüberdie Entwicklungder sozialenund
rechtlichenLagedie ErgebnissedieserAusnahmeregelungunterBerücksichtigungderAnforderungendes Gemeinschaftsrechts.

VI. Umwelt
1. 375L 0716:Richtlinie75/716/EWGdesRatesvom24.November1975zurAngleichungderRechtsvorschriftenderMitgliedstaaten

überdenSchwefelgehaltbestimmterflüssigerBrennstoffe(ABl.Nr. L 307vom27. 11.1975,S. 22),geändertdurch:
- 387 0219:Richtlinie87/219/EWGdes Ratesvom30.März 1987(ABl.Nr. L 91vom3. 4. 1987,S. 19)
- 390L 0660:Richtlinie90/660/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 79)
- 391L 0692:Richtlinie91/692/EWGdes Ratesvom23.Dezember1991(ABl.Nr. L 377vom31.12.1991,S. 48)
- 393 0012:Richtlinie93/12/EWGdes Ratesvom23.März 1993(ABl.Nr. L 74vom27.3. 1993,S. 81)
a) Die RepublikÖsterreichkannabweichendvonArtikel2 Absatz1 ihreinnerstaatlichenRechtsvorschriftenüberdenSchwefel-

gehaltvonDieselkraftstoffenbis zum1.Oktober1996beibehalten.
b) DieRepublikFinnlandkannabweichendvonArtikel2Absatz1ihreinnerstaatlichenRechtsvorschriftenüberdenSchwefelgehalt

vonDieselkraftstoffenbiszum1.Oktober1996beibehalten.
2. 390 L 0641:Richtlinie90/641/Euratomdes Rates vom 4. Dezember1990überden SchutzexternerArbeitskräfte,die einer

GefährdungdurchionisierendeStrahlungenbeimEinsatzimKontrollbereichausgesetztsind (ABl. Nr. L 349vom13. 12. 1990,
S. 21)
DieRepublikÖsterreich,dieRepublikFinnlandunddasKönigreichSchwedenwendenab dem1.Januar 1997dieBestimmungen
vonArtikel2,Artikel3,Artikel5 undArtikel6 Buchstabee an,dieBezugnehmenaufdieRichtlinie80/836/EuratomdesRatesvom
15. Juli 1980zur Änderungder Richtlinien,mitdenendie Grundnormenfür den Gesundheitsschutzder Bevölkerungund der
ArbeitskräftegegendieGefahrenionisierenderStrahlungenfestgelegtwerden.

3. 390R 0737:Verordnung(EWG) Nr. 737/90des Ratesvom22. März 1990überdie Einfuhrbedingungenfür landwirtschaftliche
Erzeugnissein Drittländernnach dem Unfall im KernkraftwerkTschernobyl(ABl. Nr. L 82 vom29. 3. 1990,S. 1), geändert
durch:
- 393R 1518:Verordnung(EWG) Nr. 1518/93derKommissionvom21. Juni 1993(ABl.Nr. L 150vom22.6. 1993,S. 30)
DieRepublikÖsterreichkannihreentsprechendeninnerstaatlichenRechtsvorschriftenbis zum31.März 1995beibehalten.
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4. 3920112: Richtlinie92/112/EWGdesRatesvom15.Dezember1992überdieModalitätenzurVereinheitlichungderProgramme
zur Verringerung und späteren Unterbindung der Verschmutzung durch Abfälle der Titandioxid-Industrie (ABl. Nr. L 409 vom
31. 12.1992,S. 11)
Das KönigreichNorwegenwendetdie Bestimmungendes Artikels9 Absatz 1 Buchstabea Zifferii überdie Verringerungder
Emissionenvon Schadstoffenin die Atmosphäreab 1. Januar 1997an. Das KönigreichNorwegenlegtder Kommissionein
wirksamesProgrammzurVerringerungderSO,-EmissionenzurBewertungvor;diesumfaßtdieVorlageeinesInvestitionsplansder
gewähltentechnischenOptionensowieeineBewertungsstudieüberdieUmweltauswirkungenderVerwendungvonMeerwasserim
Aufbereitungsverfahren, und zwar bis zum Inkrafttretendes Artikels 9 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii (1. Januar 1995).

5. 393R 0259:Verordnung(EWG)Nr.259/93des Ratesvom1.Februar1993zurÜberwachungundKontrollederVerbringungvon
Abfällenin der,in dieundausderEuropäischenGemeinschaft(ABl.Nr. L 30vom6. 2. 1993,S. 1) :
DieRepublikÖsterreichkannihreinnerstaatlichenRechtsvorschriftenüberdieEinfuhr,dieAusfuhrunddenTransitvonAbfällenbis
zum31.Dezember1996beibehalten.

VII. Landwirtschaft

A. AllgemeineBestimmungen
l. InformationsnetzlandwirtschaftlicherBuchführung

365 R 0079:VerordnungNr. 79/65/EWGdes Ratesvom 15. Juni 1965zur Bildungeines Informationsnetzeslandwirtschaftlicher
BuchführungenüberdieEinkommenslageunddiebetriebswirtschaftlichenVerhältnisselandwirtschaftlicherBetriebeinderEWG (ABi.
Nr. 109vom23.6. 1965,S. 1859/65),zuletztgeändertdurch:
- 390R 3577:Verordnung(EWG)Nr. 3577/90des Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 23).
Norwegen,FinnlandundSchwedennehmenbisspätestens31.Dezember1997dienachderVerordnungNr.79/65/EWGerforderlichen
AnpassungenhinsichtlichderArtderBuchführungsdatenundderBuchführungsbetriebevor.

Il. IntegrierteKontrolle
392R 3508:Verordnung(EWG)Nr.3508/92des Ratesvom27.November1992zur Einführungeines integriertenVerwaltungs-und
KontrollsystemsfürbestimmtegemeinschaftlicheBeihilferegelungen(ABl.Nr. L 355vom5. 12.1992,S. 1),geändertdurch:
- 394R 0165:Verordnung(EG) Nr. 165/94des Ratesvom24. Januar 1994(ABl.Nr. L 24 vom29. 1. 1994,S. 6)
In AbweichungvonArtikel13derVerordnung(EWG) Nr. 3508/92istdas integrierteSystemin denneuenMitgliedstaatenwie folgt
anwendbar:
- ab dem1.März1995hinsichtlichderBeihilfeanträgeunddes integriertenKontrollsysstemsnachArtikel7 derVerordnung(EWG)

Nr. 3508/92,
- spätestensabdem1.Januar1997hinsichtlichderandereninArtikel2 derVerordnung(EWG)Nr.3508/92genanntenKomponenten.
Die neuenMitgliedstaatentreffendie erforderlichenVerwaltungs-und Haushaltsmaßnahmensowie die notwendigentechnischen
Vorkehrungen,damitdie verschiedenenElementedes integriertenSystemsab diesenZeitpunkteneinsatzfähigsind. Sind jedoch
bestimmteElementedes integriertenSystemsvordiesenZeitpunkteneinsatzfähig,so könnendieseMitgliedstaatensiebereitsbeiihrer
Verwaltungs-undKontrolitätigkeitverwenden.
Die KommissionkannnachdemVerfahrendes Artikels13derVerordnung(EWG) Nr. 729/70die Durchführungsbestimmungenzu
dieserVorschrifterlassen,insbesonderedieÜbergangsmaßnahmenfürdieAnlaufzeitdes SystemsindenneuenMitgliedstaaten.

B. Marktorganisationen

I. MilchundMilcherzeugnisse
371 R 1411:Verordnung (EWG) Nr. 1411/71des Rates vom 29. Juni 1971 zur Festlegung ergänzender Vorschriften für die gemeinsame
Marktorganisationfür Milch undMilcherzeugnissehinsichtlichKonsummilch(ABl. Nr. L 148vom3.7.1971,S. 4), zuletztgeändert
durch:
- 392R 2138:Verordnung(EWG) Nr.2138/92des Ratesvom23. Juli 1992(ABl.Nr. L 214vom30.7. 1992,S. 6).
In AbweichungvonArtikel3 Absatz1 Buchstabeb der Verordnung(EWG) Nr. 1411/71geltendie Anforderungenhinsichtlichdes
MindestfettgehaltswährendeinesZeitraumsvondreiJahren ab demBeitrittnichtfür in Finnland,NorwegenundSchwedenerzeugte
Konsummilch.Konsummilch,dienichtdenAnforderungenhinsichtlichdesMindestfettgehaltsentspricht,darfnurindemErzeugerland
vermarktetoderineinDrittlandausgeführtwerden.WährenddesgenanntenZeitraumswirddieKlassifizierungvonKonsummilchnach
derVerordnungüberprüft.

Il. Rindfleisch
368 R 0805: Verordnung (EWG) Nr. 805/68 des Rates vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisation für Rindfleisch (ABl.
Nr. L 148vom27.6. 1968,S. 24),zuletztgeändertdurch:
- 393R 3611:Verordnung(EG) Nr. 3611/93des Ratesvom22.Dezember1993(ABl.Nr. L 328vom29. 12.1993,S. 7).
In AbweichungvonArtikel9 Absatz1 kannÖsterreich bei ErzeugnissenderTarifnummer160250des GemeinsamenZolltarifsseine
ZolisätzefürEinfuhrenausDrittländernwährendderÜbergangszeitstufenweiseandiesichausderAnwendungdesGZT ergebenden
Zollsätzeanpassen.
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DieAnpassungerfolgtjeweilszuBeginnderdemBeitrittnachfolgendenfünfJahre.SieentsprichtjeweilseinemSechstel,einemFünftel,
einemViertel,einemDrittelundderHälftedes UnterschiedszwischendenZollsätzen.
Die sichaus derAnwendungdesGZT ergebendenZollsätzewerdenab demJahr 2000angewandt.

IN.ObstundGemüse
372R 1035:Verordnung(EWG) Nr. 1035/72des Ratesvom18.Mai 1972übereinegemeinsameMarktorganisationfürObst und
Gemüse(ABl.Nr. L 118vom20.5. 1972,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 393R 3669:Verordnung(EWG)Nr. 3669/93des Ratesvom20.Dezember1993(ABl.Nr. L 338vom31. 12.1993,S. 26).
InAbweichungvonArtikel2 derVerordnung(EWG)Nr.1035/72erfolgtdieAnwendungdergemeinsamenQualitätsnormenwährendder
nachstehendenZeiträumeunterBedingungen,die gemäßdemVerfahrendes Artikels33 der genanntenVerordnungfestzulegen
sind: .
- dreiJahre hinsichtlichösterreichischerErzeugnisseundzweiJahre hinsichtlichfinnischerErzeugnisse.WährenddieserZeiträume

könnendieseErzeugnisseunbeschadetdergemäßArtikel12Absatz1 Unterabsatz2 festgelegtenBestimmungennurauf dem
nationalenMarktabgesetztwerden;

- zweiJahre hinsichtlichinSchwedenerzeugterKarottenundSpeisemöhren.WährenddiesesZeitraumskönnendieseErzeugnisse
nachDrittländernausgeführtwerden.

IV.WeinundSpirituosen
1. 389 R 1576:Verordnung(EWG) Nr. 1576/89des Rates vom 29. Mai 1989zur Festlegungder allgemeinenRegelnfür die

Begriffsbestimmung,Bezeichnungund Aufmachungder Spirituosen(ABl. Nr. L 160vom 12. 6. 1989,S. 1), zuletztgeändert
durch:
- 392R 3280:Verordnung(EWG)Nr. 3280/92des Ratesvom9. November1992(ABl.Nr. L. 327vom13. 11.1992,S. 3).
InAbweichungvondenBestimmungenderVerordnung(EWG) Nr. 1576/89giltfolgendes:
- Die in Österreichvor demBeitrittsowiedie in demZeitraumzwischendem 1. Januar 1995unddem31. Dezember1995

entsprechenddengeltendeninnerstaatlichenVorschriftengewonnenenSpirituosenkönnenbiszum31.Dezember1996ineiner
den innerstaatlichenVorschriftenentsprechendenAufmachungin der Gemeinschaftvermarktetwerden.Die zu letzterem
ZeitpunktnochimEinzelhandelbefindlichenErzeugnissekönnenbis zur ErschöpfungderLagerbeständeabgesetztwerden;

- DieVerwendungder Bezeichnung„Inländerrum“für ErzeugnissemitUrsprungin Österreichistbis zum31. Dezember1998
gestattet,soferndieAufmachungdesErzeugnissesdenGemeinschaftsbestimmungenüberdieBezeichnungundAufmachung
vonSpirituosenentspricht,dieZutatenaufdemvorderenFlaschenetikettklaraufgeführtsindundaufdiesemEtiketteindeutig
angegebenist,daß das ErzeugniskeinenRumenthält.

2. 389R 2392:Verordnung(EWG)Nr.2392/89desRatesvom24.Juli 1989zurAufstellungallgemeinerRegelnfürdieBezeichnung
undAufmachungderWeineundderTraubenmoste(ABi.Nr. L 232vom9. 8. 1989,S. 13),zuletztgeändertdurch:
- 391R 3897:Verordnung(EWG)Nr. 3897/91des Ratesvom16.Dezember1991(ABl.Nr. L 368vom31. 12.1991,S. 5);
392R 2333:Verordnung(EWG)Nr.2333/92desRatesvom13.Juli 1992zurFestlegungderGrundregelnfürdieBezeichnungund
AufmachungvonSchaumweinundSchaumweinmitzugesetzterKohlensäure(ABl.Nr. L 231vom13.8. 1992,S. 9).
(1) In AbweichungvondenVerordnungen(EWG) Nr.2392/89und(EWG)Nr.2333/92giltfolgendes:
- Die Weine,Schaumweineund SchaumweinemitzugesetzterKohlensäuresowieTraubenmoste,die sich im Hoheitsgebiet

Österreichsbefindenunddieentsprechenddenvordem1.März1995geltendenösterreichischenVorschriftenbezeichnetund
gestelitwurden,könnenbis zur ErschöpfungderLagerbeständevermarktetwerden;

- Die vor dem 1. März 1995 gedrucktenEtikettenmit Angaben,die den zu jenemZeitpunktgeltendenösterreichischen
Vorschriften,jedochnichtdenGemeinschaftsbestimmungenentsprechen,könnenbis zum1.März 1996verwendetwerden.

DieDurchführungsbestimmungenwerdenerforderlichenfallsnachdemVerfahrendesArtikels83derVerordnung(EWG)Nr.822/87
erlassen.
(2)InAbweichungvonArtikel6Absatz6 Buchstabea derVerordnung(EWG)Nr.2333/92kanndieHandelsmarke„Winzersekt“,die
in Österreichvor dem1. März 1994registriertwurde,bis zum31. Dezember1999in Österreichfür in Österreichgewonnenen
Schaumweinverwendetwerden,wobeidiegemäßdemgenanntenArtikel6 für„Winzersekt“erlassenenBestimmungenzubeachten
sind.
DieDurchführungsbestimmungenwerdenerforderlichenfallsnachdemVerfahrendesArtikels83derVerordnung(EWG)Nr.822/87
erlassen.

3. 391 R 1601:Verordnung(EWG) Nr. 1601/91des Rates vom 10. Juni 1991zur Festlegungder allgemeinenRegelnfür die
Begriffsbestimmung,BezeichnungundAufmachungaromatisiertenWeines,aromatisierterweinhaltigerGetränkeundaromatisierter
weinhaltigerCocktails(ABl.Nr.L 149vom14.6.1991,S. 1),berichtigtinABl.Nr.L 349vom18.12.1991,S. 47undzuletztgeändert
durch:
- 392R 3279:Verordnung(EWG)Nr. 3279/92des Ratesvom9. November1992(ABl.Nr. L 327vom13.11.1992,S. 1).
InAbweichungvonArtikel6 kannNorwegenwährenddeserstenJahres nachseinemBeitritt„vermut“entsprechenddenvordem
BeitrittgeltendenBestimmungenherstellen.
Die Erzeugnisseaus dieserHerstellungkönnenbis spätestens31. Dezember1996auf dem norwegischenMarktabgesetzt
werden.

4. 392R 2332:Verordnung(EWG)Nr.2332/92desRatesvom13.Juli 1992überinderGemeinschafthergestellteSchaumweine(ABi.
Nr. L 231vom13.8. 1992,S. 1),geändertdurch:
- 393R 1568:Verordnung(EWG) Nr. 1568/93des Ratesvom14.Juni 1993(ABl.Nr. L 154vom25.6. 1993,S. 42).
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(1) In AbweichungvonArtikel17Absätze1 und2 derVerordnung(EWG) Nr. 2332/92wirddie MindestdauerderGärungbei in
ÖsterreichmitderMethodederGärungimCuveefaßgewonnenenQualitätsschaumweinen—mitAusnahmevonQualitätsschaum-
weinb.A.—wiefolgtfestgesetzt:
a) hinsichtlichderDauerderAlterungimHerstellungsbetriebvomBeginnderGärungan,durchdieKohlensäureentwickeltwerden

soll:
— Herstellung1995: keineMindestdauer,
— Herstellung1996: keineMindestdauer,
— Herstellung1997: 4 Monate;

b) hinsichtlichderDauerderGärung,durchdieinderCuveeKohlensäureentwickeltwerdensoll,unddieDauerderNichttrennung
derCuveevomTrub:
— Herstellung1995: keineMindestdauer,
-— Herstellung1996: keineMindestdauer,
- Herstellung1997: 60Tage,oder- wenndieGärungin BehältnissenmitRührvorrichtungstattfindet—-20 Tage.

(2) Die Qualitätsschaumweine,für die die AusnahmennachAbsatz 1 gelten,könnennur in Österreichunterder Bezeichnung
„Qualitätsschaumwein“ oder „Sekt“vermarktet werden.
(3) Die Durchführungsbestimmungenwerdenerforderlichenfallsnach demVerfahrendes Artikels83 der Verordnung(EWG)
Nr. 822/87erlassen.

C. Kulturpflanzen
392 R 1765:Verordnung(EWG) Nr. 1765/92des Ratesvom30. Juni 1992zur EinführungeinerStützungsregelungfür Erzeuger
bestimmterlandwirtschaftlicherKulturpflanzen(ABl.Nr. L 181vom1.7. 1992,S. 12),zuletztgeändertdurch:
- 394R 0232Verordnung(EG) Nr.232/94des Ratesvom24.Januar 1994(ABl.Nr. L 30vom3. 2. 1994,S. 7).
(1)AbweichendvonArtikel7 Absatz6 giltfolgendes:ErzeugerinSchweden,dieentsprechendeinerinnerstaatlichenStillegungsrege-
lungeine größereFläche als diejenigestillgelegthaben,auf der sie beihilfefähigeKulturpflanzenanbauenwollen,und die nicht
begonnenhaben,auf dieserFlächewiederKulturpflanzenanzubauen,könnennachAblaufihrerBeteiligungan der innerstaatlichen
RegelungdieStillegungderFlächen,diesie gemäßdieserRegelungstillgelegthatten,füreinenweiterenZeitraumvon60Monaten
fortsetzen.DerStillegungsausgleichwirddannnachdemgleichenSatzfestgesetztwieinArtikel7Absatz6 fürdenTeil,derderjenigen
fürKulturpflanzenüberschreitet,fürdieeineAusgleichszahlungbeantragtwird.

(2)Bis zumWirtschaftsjahr1999/2000kannÖsterreichvorbehaltlichderGenehmigungderKommissionKleinerzeugernimSinnedes
Artikels8 Absatz2 eineZahlunginHöhedervordemBeitrittgewährtenZahlungleisten,wenndieseweiterhineineFlächederselben
Größestillegen,fürdiesiebereitseineAusgleichszahlungnacheinerinnerstaatlichenRegelungam1.Januar 1994erhaltenhatten.Die
KostendieserZahlungwerdenvonÖsterreichgetragen.

D. Strukturen
1. 390R 0866:Verordnung(EWG)Nr.866/90desRatesvom29.März1990zurVerbesserungderVerarbeitungs-undVermarktungs-

bedingungenlandwirtschaftlicherErzeugnisse(ABl.Nr. L 91vom6. 4. 1990,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 393R 3669:Verordnung(EWG)Nr. 3669/93des Ratesvom22.Dezember1993(ABl.Nr. L 338vom31. 12.1993,S. 26).
Bei derAnwendungvonArtikel16Absatz5
— kanndieKommissionNorwegenermächtigen,währendeinesZeitraumsvondreiJahrennachseinemBeitrittstaatlicheBeihilfen

fürInvestitionenineinemSektorderunterAnhangIl desEG-VertragsfallendenErzeugnisse,dereinerRestrukturierungbedarf,
zu gewähren;Voraussetzungist,daß die Produktionskapazitätdes genanntenSektorsnichtvergrößertwird.

- wird die Kommission diese Bestimmungen hinsichtlich Österreichs und Finnlands entsprechend der Erklärung Nr. 31 in der
Schlußaktedurchführen.

DieGenehmigungderKommissionkannjedochnurerteiltwerden,wenneineangemesseneBeteiligungderBegünstigtenan den
betreffendenInvestitionensichergestelltist.

2. 391R 2328:Verordnung(EWG) Nr. 2328/91des Ratesvom15.Juli 1991zurVerbesserungderEffizienzderAgrarstruktur(ABl.
Nr. L 218 vom 6. 8. 1991, S. 1), zuletzt geändert durch:
- 393R 3669:Verordnung(EG) Nr.3669/93des Ratesvom22.Dezember1993(ABl.Nr. L 338vom31. 12.1993,S. 26).
InAbweichungvon
a) Artikel5 Absatz1Buchstabec könnendie indieserVerordnungvorgesehenenBeihilfenin NorwegenundSchwedenbis zum

31.Dezember1999zugunstenland-undforstwirtschaftlicherFamilienbetriebegewährtwerden;Voraussetzungdafürist,daßdie
landwirtschaftlicheNutzflächedes Betriebsnichtwenigerals 15Hektarbeträgtunddaß die Beihilfennur landwirtschaftliche
Tätigkeitenbetreffen.DiemaximaleGrößeeinesland-undforstwirtschaftlichenFamilienbetriebswirdvonderKommissionnach
demVerfahrendesArtikels29 derVerordnung(EWG) Nr.4253/88bestimmt;

b) denBegrenzungennachArtikel12Absatz2 Unterabsatz1könnenFinnlandundNorwegenunterBeachtungderArtikel92bis94
des EG-Vertrags
-— bis zum31. Dezember2001einestaatlicheBeihilfefürdie in Artikel5vorgesehenenInvestitionenin landwirtschaftlichen

Betriebengewähren,derenArbeitseinkommendas inderselbenBestimmunggenannteReferenzeinkommenübersteigt;
- biszum31.Dezember2001einestaatlicheBeihilfefürInvestitionenzugunstenvonBetriebenmitwirtschaftlichenSchwierig-

keitengewähren;
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c) Artikel35 kanndie RepublikÖsterreichvorbehaltlichder Genehmigungder Kommissionbis zum31. Dezember2004eine
staatlicheBeihilfezugunstender Kleinerzeuger,die darauf im Jahre 1993 nach den innerstaatlichenRechtsvorschriften
Anspruchhatten,insoweitweitergewähren,als die Ausgleichszulagenachden Artikeln17 bis 19 nichtausreicht,um die
ständigennatürlichenNachteileauszugleichen.DiediesenErzeugernpauschalgewährteBeihilfedarfdie inÖsterreichindem
vorstehendgenanntenJahr gewährtenBeträgenichtübersteigen.
Die KommissionunterbreitetdemRat jeweilsvor dem30. Juni 1999und 2004einenBerichtüberdie Anwendungdieser
Maßnahme,demgegebenenfallseinVorschlagbeigefügtist.DerRatentscheidetüberdiesenVorschlagnachdemVerfahren
desArtikels43Absatz2 des EG-Vertrags;

d) Artikel5 Absatz 1 Buchstabed kanndie RepublikÖsterreichdie Erzeugerbis zum31. Dezember1999von der in dieser
BestimmungvorgesehenenVerpflichtungbefreien.

E. Tierernährung
1. 370L 0524:Richtlinie70/524/EWGdesRatesvom23.November1970überZusatzstoffeinderTierernährung(ABl.Nr.L270 vom

14.12. 1970,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 393L 0114:Richtlinie93/114/EGdes Ratesvom14.Dezember1993(ABl.Nr. L 334vom31. 12.1993,S. 24).
(1)DieRepublikÖsterreichkannihrevordemBeitrittgeltendenRechtsvorschriftenhinsichtlichderVermarktungundderVerwen-
dungvonZusatzstoffen,diezu denGruppender EnzymeundderMikroorganismengehören,beibehalten;Voraussetzungistdie
EinhaltungnachstehenderBedingungen:
Die RepublikÖsterreichmußderKommissionbis zum1.November1994folgendesübermitteln:
- die Listeder in ihremHoheitsgebietzugelassenenEnzyme,MikroorganismenoderderenZubereitungennachdemMusterin

AnhangIl derRichtlinie93/113/EGdes Ratesund
- einvondemfürdasInverkehrbringendesErzeugnissesVerantwortlichenfürjedenZusatzstofferstelltesSpezifikationsblattnach

demMusterinAnhangII derRichtlinie93/1139/EGdes Rates.
Vordem1.Januar 1997wirdnachdemVerfahrendesArtikels7derRichtlinie70/524/EWGüberdievonderRepublikÖsterreichzur
GenehmigungderbetreffendenZusatzstoffevorgelegtenDossiersentschieden.
Bis zumErlaßeinergemeinschaftlichenEntscheidungbehindertdie RepublikÖsterreichnichtdenVerkehrvonZusatzstoffenmit
HerkunftausderUnion,dieingemäßArtikel3derRichtlinie93/113/EGerstelltennationalenVerzeichnissenaufgeführtsind,sofem
dieseZusatzstoffeauchindemVerzeichnisenthaltensind,dassie gemäßdemvorstehendenzweitenGedankenstrichübermittelt
hat.DieseBestimmunggiltentsprechendfürVormischungenundfür Futterartikel,diediebetreffendenZusatzsstoffeenthalten.
(2)DieRepublikFinnlandkannbis zum31.Dezember1997ihrevordemBeitrittgeltendenRechtsvorschriftenbeibehalten,nach
demfolgendeZusatzstoffeinderTierernährungverbotensind:

Avoparcin—fürMilchkühe,
Tylosinphosphat,
Spiramycinund
AntibiotikamitentsprechenderWirkung.

Vordem31.Dezember1997wirdnachdemVerfahrendesArtikels7 derRichtlinie70/524/EWGüberdieAnpassungsanträgeder
RepublikFinnlandentschieden;diesenAnträgenwirdfürjedendervorgenanntenZusatzstoffeeineeingehendewissenschaftliche
Begründungbeigefügt.
DieseAusnahmedarfkeineAuswirkungaufdenfreienVerkehrdertierischenErzeugnissederGemeinschafthaben.
(3)Das KönigreichNorwegenkannseinevordemBeitrittgeltendenRechtsvorschriftenwiefolgtbeibehalten:
- bis zum 31. Dezember1998hinsichtlichder Einschränkungbzw. des Verbotsder Verwendungin der Tierernährungvon

Zusatzstoffen,diezu folgendenGruppengehören:
Antibiotika,
Chemotherapeutika,
Kokzidiostatika,
Wachstumsförderer.

u

- bis zum31.Dezember1997hinsichtlichderEinschränkungbzw.desVerbotsderVerwendunginderTierernährungvon:
Kupfer,

= Ameisensäure,SalzsäureundSchwefelsäurezur Haltbarmachungvon FutterpflanzenundGetreide.
VordengenanntenZeitpunktenwirdnachdemVerfahrendesArtikels7derRichtlinie70/524/EWGüberdieAnpassungsanträgedes
KönigreichsNorwegenentschieden;diesenAnträgenwirdeineeingehendewissenschaftlicheBegründungbeigefügt.
DieseAusnahmendürfenkeineAuswirkungaufdenfreienVerkehrdertierischenErzeugnissederGemeinschafthaben.
(4)Das KönigreichSchwedenkannseinevordemBeitrittgeltendenRechtsvorschriftenwiefolgtbeibehalten:
- bis zum 31. Dezember1998hinsichtlichder Einschränkungbzw. des Verbotsder Verwendungin der Tierernährungvon

Zusatzstoffen, die zu folgenden Gruppen gehören:
= Antibiotika,
= Chemotherapeutika,
= Kokzidiostatika,
= Wachstumsförderer.
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— biszum31.Dezember1997hinsichtlichderEinschränkungbzw.desVerbotsderVerwendunginderTierernährungvon:
= ZusatzstoffenderGruppenderCarotinoideundderXanthophylie,
= Kupfer,
= Ameisensäure,
= Ameisensäurein KombinationmitEthoxyquinen.

VordengenanntenZeitpunktenwirdnachdemVerfahrendesArtikel7 derRichtlinie70/524/EWGüberdieAnpassungsanträgedes
KönigreichsSchwedenentschieden;diesenAnträgenwirdeineeingehendewissenschafiticheBegründungbeigefügt.
DieseAusnahmendürfenkeineAuswirkungaufdenfreienVerkehrdertierischenErzeugnissederGemeinschafthaben.

. 374 L 0063: Richtlinie74/63/EWGdes Rates vom 17. Dezember1973über unerwünschteStoffe und Erzeugnissein der
Tierernährung (ABl. Nr. L 38 vom 11. 2. 1974, S. 31), zuletzt geändert durch:
- 393L 0074:Rischtlinie93/774/EWGdes Ratesvom13.September1993(ABl.Nr. L 237vom22.9. 1993,S. 23).
(1)DasKönigreichNorwegenkannbiszum31.Dezember1997seinevordemBeitrittgeltendenRechtsvorschriftenbeibehalten,in
denendas VorhandenseinvonAflatoxinB1, vonOchratoxinA undandererMykotoxineauf bestimmteHöchstmengenbegrenzt
wird.
Bis zum31.Dezember1997wirdnachdemVerfahrendesArtikels6 derRichtlinie74/63/EWGüberdieAnpassungsanträgedes
KönigreichsNorwegenentschieden;diesenAnträgenwirdfürjedenderunerwünschtenStoffeundErzeugnisseeineeingehende
wissenschaftlicheBegründungbeigefügt.
DieseAusnahmedarfkeineAuswirkungaufdenfreienVerkehrdertierischenErzeugnissederGemeinschafthaben.
(2)DasKönigreichSchwedenkannbiszum31.Dezember1997seinevordemBeitrittgeltendenRechtsvorschriftenbeibehalten,in
denendas VorhandenseinvonAflatoxinBi, vonOchratoxinA, von Blei undvon PCB auf bestimmteHöchstmengenbegrenzt
wird.
Bis zum31.Dezember1997wirdeinenachdemVerfahrendesArtikels6 derRichtlinie74/63/EWGüberdieAnpassungsanträge
desKönigreichsSchwedenentschieden;diesenAnträgenwirdfürjedenderunerwünschtenStoffeundErzeugnisseeineeingehen-
dewissenschaftlicheBegründungbeigefügt.
DieseAusnahmedarfkeineAuswirkungaufdenfreienVerkehrdertierischenErzeugnissederGemeinschafthaben.

. 37710101:Richtlinie77/101/EWGdesRatesvom23.November1976überdenVerkehrmitEinzelfuttermitteln(ABl.Nr.L 32vom
3. 2. 1977,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 3901 0654:Richtlinie90/654/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 48).
Das KönigreichSchwedenkannbis zum31. Dezember1997seinevor demBeitrittgeltendenRechtsvorschriftenbeibehalten,
wonachdie Verwendungvon Futtermittelnverbotenist, die aus auf natürlicheWeise verendetenTierenoder aus Teilen von
SchlachtkörpernvonTierenmitpathologischenVeränderungenhergestelltsind.
Bis zum31.Dezember1997wirdnachdemVerfahrendesArtikels10derRichtlinie77/101/EWGüberdieAnpassungsanträgedes
KönigreichsSchwedenentschieden;diesenAnträgenwirdeineeingehendewissenschaftlicheBegründungbeigefügt.
DieseAusnahmedarfkeineAuswirkungaufdenfreienVerkehrdertierischenErzeugnissederGemeinschafthaben.

. 379 L 0373:Richtlinie79/373/EWGdes Ratesvom2. April 1979überden VerkehrmitMischfuttermitteln(ABl. Nr. L 86 vom
6. 4. 1979,S. 30),zuletztgeändertdurch:
- 393L 0074:Richtlinie93/74/EWGdes Ratesvom13.September1993(ABl.Nr. L 237vom22.9. 1993,S. 23).
Das Königreich Schweden kann bis zum 31. Dezember 1997 seine vor dem Beitritt geltenden Rechtsvorschriften beibehalten,
wonachdieAngabedes PhosphatgehaitsaufdemEtikettvonfür FischebestimmtenMischfuttermittelnerforderlichist.
Bis zum31.Dezember1997wirdnachdemVerfahrendesArtikels10derRichtlinie79/373/EWGüberdieAnpassungsanträgedes
KönigreichsSchwedenentschieden;diesenAnträgenwirdeineeingehendewissenschaftlicheBegründungbeigefügt.

F. Saat-undPflanzgut
- 366L 0401:Richtlinie66/401/EWGdes Ratesvom14.Juni 1966überdenVerkehrmitFutterpflanzensaatgut(ABl.Nr. 125vom
11.7. 1966,S. 2298/66)
DieRepublikFinnlandkannbiszum31.Dezember1996in ihremHoheitsgebietihr innerstaatlichesProgrammderSaatguterzeu-
gung für die Vermarktungvon Saatgutder Kategorie„Handelssaatgut*(„Kauppasiemen“/,handelsutsäde“)entsprechendden
geltendenfinnischenRechtsvorschriftenbeibehalten.
Solches Saatgutdarf nicht in das HoheitsgebietandererMitgliedstaatenverbrachtwerden.Die RepublikFinnlandpaßt ihre
Rechtsvorschriftendiesbezüglichan,umsiezumAblaufdesgenanntenZeitraumsinEinklangmitdenBestimmungenderRichtlinie
zu bringen.
DieRepublikFinnlandwendetjedochabdemZeitpunktdesBeitrittsdieBestimmungenderRichtliniean,diedenMarktzugangvon
Vermehrungsgut,das derRichtlinieentspricht,sicherzustellen.

. 366 L 0402:Richtlinie66/402/EWGdes Rates vom 14. Juni 1966überden Verkehrmit Getreidesaatgut(ABl. Nr. 125vom
11. 7. 1966, S. 2309/66).
DieRepublikFinnlandkannbis zum31.Dezember1996in ihremHoheitsgebietihr innerstaatlichesProgrammderSaatguterzeu-
gungfürdieVermarktungfürnachstehendesSaatgutbeibehalten:
- Saatgut,das nichtdenAnforderungenderRichtliniebezüglichderHöchstzahlvonSaatgutgenerationderKategorie„Zertifizier-

tesSaatgut“(„Valiosiemen“/,elitutsäde“)entsprichtund



- SaatgutderKategorie„Handelssaatgut“(„Kauppasiemen“/„handelsutsäde“)entsprechenddergeltendenfinnischenRechtsvor-
schriften.

Solches Saatgut darf nicht in das Hoheitsgebiet anderer Mitgliedstaaten verbracht werden. Die Republik Finnland paßt ihre
Rechtsvorschriftendiesbezüglichan,umsiezumAblaufdesgenanntenZeitraumsinEinklangmitdenBestimmungenderRichtlinie
zu bringen.
DieRepublikFinnlandwendetjedochabdemZeitpunktdesBeitrittsdieBestimmungenderRichtliniean,diedenMarktzugangvon
Vermehrungsgut,das derRichtlinieentspricht,sicherzustellen.

.. 366L 0403:Richtlinie66/403/EWGdes Ratesvom14.Juni 1966überdenVerkehrmitPflanzkartoffein(ABl.Nr. 125vom11.7.
1966,S. 2320/66).
DasKönigreichSchwedenkannbis zum31.Dezember1996beiderVermarktungvonPflanzkartoffelneineToleranzvon40v.H.
des Gewichtsfür Knollenbeibehalten,die aufmehrals einemZehntelihrerOberflächevon Kartoffelschorfbefallensind.Diese
ToleranzgiltnurfürPflanzkartoffeln,die inGebietendesKönigreichsSchwedenerzeugtwurden,indenenbesondereProblememit
Kartoffelschorfaufgetretensind.
SolchePflanzkartoffelndürfennichtindasHoheitsgebietandererMitgliedstaatenverbrachtwerden.DasKönigreichSchwedenpaßt
seineRechtsvorschriftendiesbezüglichan, umsie zumAblaufdes genanntenZeitraumsin EinklangdemeinschlägigenTeil des
AnhangsIl derRichtliniezu bringen.
DasKönigreichSchwedenwendetjedochabdemZeitpunktdesBeitrittsdieBestimmungenderRichtliniean,diedenMarktzugang
vonVermehrungsgut,das derRichtlinieentspricht,sicherzustellen.

. 366L 0404:Richtlinie66/404/EWGdesRatesvom14.Juni 1966überdenVerkehrmitforstlichemVermehrungsgut(ABi.Nr. 125
vom11.7. 1966,S. 2366/66).
- Die RepublikFinnland,das KönigreichNorwegenund das KönigreichSchwedenkönnenihre Rechtsvorschriftenüberdie

Vermarktung von forstlichem Vermehrungsgut in ihren Hoheitsgebieten bis zum 31. Dezember 1999 beibehalten.
- Die RepublikFinnland,das KönigreichNorwegenunddas KönigreichSchwedenerhalteneinezusätzlicheFristbis zum31.

Dezember2001 zum Aufbrauchendes vor Ablaufder im erstenGedankenstrichgenanntenÜbergangszeitgewonnenen
forstlichenVermehrungsguts.

— Vermehrungsgut,das nichtdenBestimmungenderRichtlinieentspricht,darfaußernachFinnland,NorwegenundSchweden
nichtindasHoheitsgebieteinesMitgliedstaatsverbrachtwerden,es seidenn,es wirdimEinklangmitdenBestimmungender
Richtlinieanderweitigentschieden.

- DieRepublikFinnland,dasKönigreichNorwegenunddasKönigreichSchwedenwendenjedochabdemZeitpunktdesBeitritts
die Bestimmungender Richtliniean, die den Marktzugangdes der RichtlinieentsprechendenVermehrungsgutsin ihren
Hoheitsgebietensicherstellen.

- ErforderlichenfallswerdenweitereÜbergangsregelungennachdeneinschlägigenGemeinschaftsverfahrenbeschlossen.

. 3700457: Richtlinie70/457/EWGdesRatesvom29.September1970übereinengemeinsamenSortenkatalogfürlandwirtschaftli-
chePflanzenarten(ABi.Nr. L 225vom12.10.1970,S. 1),und370L 0458:Richtlinie70/458/EWGdesRatesvom29.September
1970überdenVerkehrmitGemüsesaatgut(ABl.Nr. L 225vom12.10.1970,S. 7)
— DieRepublikFinnland,dasKönigreichNorwegenunddasKönigreichSchwedenkönnendieAnwendungderbeidenvorstehend

genanntenRichtlinienin ihrenHoheitsgebietenimHinblickaufdieVermarktunginihrenHoheitsgebietenvonSaatgutvonArten,
die in ihrenjeweiligennationalenSortenkatalogenfür landwirtschaftlichePflanzenartenundfürGemüseartenaufgeführtsind,
welchenichtgemäßden BestimmungendieserRichtlinienamtlichzugelassenwordensind, bis zum 31. Dezember1995
zurückstellen.Saatgutdieser Arten darf währenddieses Zeitraumsnicht im Hoheitsgebietder anderenMitgliedstaaten
vermarktetwerden.

- SortenlandwirtschaftlicherPflanzenartensowieSortenvonGemüsearten,diezumZeitpunktdesBeitrittsoderdanachsowohlin
denjeweiligennationalenSortenkatalogenderRepublikFinnland,desKönigreichsNorwegenunddes KönigreichsSchweden
als auch im gemeinschaftlichenSortenkatalogaufgeführtsind, unterstehenhinsichtlichder SortenkeinenVermarktungsbe-
schränkungen.

- Währenddes gesamtenim erstenGedankenstrichgenanntenZeitraumswerdendie Sorten in den jeweiligennationalen
SortenkatalogenderRepublikFinnland,desKönigreichsNorwegenunddesKönigreichsSchweden,dieinÜbereinstimmungmit
den Bedingungender vorstehendgenanntenRichtlinieamtlichzugelassenwurden,in die gemeinsamenSortenkatalogefür
landwirtschaftlichePflanzenartenbzw.fürGemüseartenaufgenommen.

. 37110161:Richtlinie71/161/EWGdesRatesvom30.März1971überdieNormenfürdieäußereBeschaffenheitvonforstlichem
Vermehrungsgut(ABl.Nr. L 87vom17.4. 1971,S. 14).
- Die RepublikFinnlandkann ihre Rechtsvorschriftenüber die äußere Beschaffenheitin bezug auf die Vermarktungvon

forstlichemVermehrungsgutin ihremHoheitsgebietbis zum31.Dezember1999beibehalten.
- Vermehrungsgut,dasdenBestimmungenderRichtlinienichtentspricht,darfnichtindasHoheitsgebietandererMitgliedstaaten

verbrachtwerden,es sei denn,es wirdin ÜbereinstimmungmitdenBestimmungenderRichtlinieanderweitigentschieden.
- DieRepublikFinnlandpaßtihreRechtsvorschriftendiesbezüglichan,umsiezumAblaufdesgenanntenZeitraumsinEinklang

mitdenBestimmungenderRichtliniezu bringen.
- DieRepublikFinnlandwendetjedochabdemZeitpunktdesBeitrittsdieBestimmungenderRichtliniean,diedenMarktzugangin

ihremHoheitsgebietvonVermehrungsgut,das derRichtlinieentspricht,sicherstellen.

. 393 L 0048:Richtlinie93/48/EWGder Kommissionvom23. Juni 1993zur FestlegungderTabellemitden Anforderungenan
VermehrungsmaterialundPflanzenvonObstartenzurFruchterzeugunggemäßderRichtlinie92/34/EWGdesRates(ABl.Nr.L 250
vom7. 10.1993,S. 1)
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. 393 L 0049:Richtlinie93/49/EWGder Kommissionvom23. Juni 1993zur Festlegungder Tabellemitden Anforderungenan
VermehrungsmaterialundPflanzenvonZierpflanzenartengemäßderRichtlinie91/682/EWGdesRates(ABl.Nr.L 250vom7. 10.
1993,S. 9)

. 393 L 0061:Richtlinie93/61/EWGder Kommissionvom 2. Juli 1993zur Aufstellungder Tabellemitden Anforderungenan
GemüsepflanzgutundGemüsevermehrungsmaterialmitAusnahmevonSaatgutgemäßderRichtlinie9/33/EWG desRates(ABl.
Nr. L 250vom7. 10.1993,S. 19)
Das KönigreichNorwegenund die RepublikFinnlandkönnenbis zum 31. Dezember1996zusätzlicheAnforderungenan die
UrsprungskennzeichnungvonperennierendenPflanzenfürdieVermarktungin ihremHoheitsgebietverlangen.
DieseAnforderungendürfensichnurauf ihreheimischeErzeugungbeziehen.

vl. Fischerei
. 377R 2115:Verordnung(EWG) Nr.2115/77des Ratesvom27.September1977(ABl.Nr. L 247vom28.9.1977,S. 2).
InAbweichungvonArtikel1könnendieFischereifahrzeugeunterderFlaggeFinnlands,NorwegensoderSchwedens- soferndiese
FischereitätigkeitnichtdieGefahrunumkehrbarerökologischerSchädenmitsichbringt- währendeinesZeitraumsvondreiJahren
ab demBeitrittdenunmittelbarenHeringsfangohneBestimmungfürdenmenschlichenVerzehrunterdengleichenBedingungen
wievordemBeitrittbetreiben,wobeidieAbsatzmöglichkeitenzu berücksichtigensind;bei ihrerFischereitätigkeitunterliegensie
einemÜberwachungssystemfür BeifängeunterLeitungderKommission.
InAbweichungvonArtikel2könnendieFischereifahrzeugeunterderFlaggeFinnlands,NorwegensoderSchwedenswährendeines
ZeitraumsvondreiJahrenabdemBeitrittihreHeringsfängeohneBestimmungfürdenmenschlichenVerzehrinderUnionunterden
gleichenBedingungenwievordemBeitrittanlanden,wobeidieAbsatzmöglichkeitenzu berücksichtigensind.
Vor Ablauf eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Beitrittnimmtder Rat nach dem Verfahren des Artikels 4 der Verordnung (EWG)
Nr.3760/92eineÜberprüfungderVerordnung(EWG) Nr.2115/77vor.
DerRat faßtBeschlüsseüberdiebestmöglicheVerwendungderHeringsbestände,einschließlichderHeringsfängeohneBestim-
mungfürdenmenschlichenVerzehr,soferndiesmitderrationellenundverantwortungsvollenNutzungaufdauerhafterGrundlage,
auchunterBerücksichtigungvonMärktenundbiologischenAspektensowiedermitÜberwachungsregelungenundPilotprojekten
gesammeltenErfahrung,vereinbarist.

. 386R 3094:Verordnung(EWG) Nr. 3094/86des Ratesvom7. Oktober1986(ABl.Nr. L 228vom11.10.1986,S. 1).
InAbweichungvonAnhangI sindwährendeinesZeitraumsvonachtzehnMonatenabdemBeitrittschwedischeFischereifahrzeuge
befugt,imSkagerrakundKattegatfürdas FischenvonSprotteneineMaschenöffnungvon 16mmzu verwenden.Vor demAblauf
dieser Übergangszeit überprüft der Rat die technischen Maßnahmen und das Überwachungssystem für diese Fischereiart anhand
wissenschaftlicherDaten.

. 389R 2136:Verordnung(EWG) Nr.2136/89des Ratesvom21. Juni 1989(ABl.Nr. L 212vom22.7. 1989,S. 79).
In Abweichungvon Artikel2 zweiterGedankenstrichist währendeines Zeitraumsvon sechs Monatenab dem Beitrittdie
Vermarktungvon Sprottenin Dosen unterder Verkaufsbezeichnung„Sardinenin Dosen“ in Norwegenund Schwedenfür
Erzeugnissezulässig,derenAufmachungvordemZeitpunktdes Beitrittsvorgenommenwurde.

IX. Steuern

Umsatzsteuer(ABl.Nr. L 303vom31. 12.1972,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 392L 0078:Richtlinie92/78/EWGdes Ratesvom19.Oktober1992(ABl.Nr. L 316vom31. 10.1992,S. 5).
Ungeachtetdes Artikels4 Absatz 1 kanndas KönigreichSchwedendie Anwendungder proportionalenVerbrauchsteuerauf
Zigarettenbis zum1. Januar 1996verschieben.

. 377 L 0388: SechsteRichtlinie77/388/EWGdes Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierungder Rechtsvorschriftender
MitgliedstaatenüberdieUmsatzsteuern- GemeinsamesMehrwertsteuersystem:einheitlichesteuerpflichtigeBemessungsgrundia-
ge (ABl.Nr. L 145vom13.6.1977,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 3941 0005:Richtlinie94/5/EGvom14.Februar1994(ABl.Nr. L 60vom3. 3. 1994,S. 16).

Österreich
a) UngeachtetdesArtikels12unddesArtikels13Teil A Absatz1 giltfolgendes:

Die RepublikÖsterreichkannbis zum31.Dezember1996weiterhinfolgendesanwenden:
- einenermäßigtenMehrwertsteuersatzvon 10 v.H. auf die Tätigkeitvon Krankenhäusemim Bereichdes öffentlichen

Gesundheitswesensundder Sozialfürsorgesowieauf die vonordnungsgemäßanerkanntenEinrichtungendurchgeführte
BeförderungvonkrankenundverletztenPersonenindafürbesonderseingerichtetenFahrzeugen;

- einenMehrwertsteuer-Normalsatzvon20 v.H. auf die Heilbehandlungenim Bereichder HumanmedizindurchÄrzte im
Bereichdes öffentlichenGesundheitswesensundderSozialfürsorge;

- eineSteuerbefreiungmitErstattungderaufdervorausgehendenStufeentrichtetenSteuembeiLeistungenvonEinrichtun-
gendersozialenSicherheitundderSozialfürsorge.

DieseBesteuerungdarfkeineAuswirkungenaufdie Eigenmittelhaben,fürdiedieBemessungsgrundiagegemäßderVerord-
nung(EWG, Euratom)Nr. 1553/89des Ratesneufestgestelltwerdenmuß.

b) Bei der Anwendung von Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe a kann die Republik Österreich in den Gemeinden Jungholz und
Mittelberg(KleinesWalsertal)einenzweitenNormalsatzanwenden,derniedrigeralsderentsprechendeimrestlichenÖsterreich
angewendeteSatz ist,jedochnichtunter15v.H. liegt.
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Der ermäßigteSatz darf keine Auswirkungenauf die Eigenmittelhaben,für die die Bemessungsgrundiagegemäßder
Verordnung(EWG, Euratom)Nr. 1553/89des Ratesneufestgestelltwerdenmuß.
BeiderAnwendungvonArtikel24Absätze2bis6 kanndieRepublikÖsterreichbiszumErlaßgemeinschaftlicherVorschriftenin
diesemBereichdie Steuerpflichtigen,derenJahresumsatzgeringerals der in LandeswährungausgedrückteGegenwertvon
35000ECU ist,vonderMehrwertsteuerbefreien.
Diese BefreiungendürfenkeineAuswirkungenauf die Eigenmittelhaben,für die die Bemessungsgrundlagegemäßder
Verordnung(EWG, Euratom)Nr. 1553/89des Ratesneufestgestelltwerdenmuß.
BeiderAnwendungvonArtikel27Absatz1 kanndieRepublikÖsterreichdiegrenzüberschreitendePersonenbeförderung,die
vonnichtinÖsterreichansässigenSteuerpflichtigenmitHilfevonnichtinÖsterreichzugelassenenKraftfahrzeugendurchgeführt
wird,unterdenfolgendenBedingungenweiterhinbesteuern:
- dieseÜbergangsmaßnahmekannbis zum31.Dezember2000angewandtwerden;
- die in ÖsterreichzurückgelegteStreckewirdanhandeinerdurchschnittlichenBesteuerungsgrundlageje Person und je

Kilometerbesteuert;
- das Systemdarfnichtzu steuerlichenKontrollenan denGrenzenzwischendenMitgliedstaatenführen;
- dieseMaßnahmezurVereinfachungderSteuererhebungdarfdenBetragderimStadiumdesEndverbrauchsfälligenSteuer

nur in unerheblichemMaßebeeinflussen.
InAbweichungvonArtikel28Absatz2 kanndieRepublikÖsterreichbiszum31.Dezember1998einenermäßigtenSteuersatz

N

9)

h)

darfkeineAuswirkungenaufdieEigenmittelhaben,fürdiedieBemessungsgrundlagegemäßderVerordnung(EWG,Euratom)
Nr. 1553/89des Ratesneufestgestelltwerdenmuß.
BeiderAnwendungvonArtikel28Absatz2 Buchstabed kanndieRepublikÖsterreicheinenermäßigtenSatzaufUmsätzeim
Gaststättengewerbeanwenden.
Der ermäßigteSatz darf keine Auswirkungenauf die Eigenmittelhaben,für die die Bemessungsgrundiagegemäß der
Verordnung(EWG, Euratom)Nr. 1553/89des Ratesneufestgestelltwerdenmuß.
BeiderAnwendungvonArtikel28Absatz2 Buchstabee kanndieRepublikÖsterreicheinenermäßigtenSatzaufdieLieferung
vonWeinaus eigenerErzeugungdurchWeinbauernsowieaufdie LieferungelektrischangetriebenerFahrzeugeanwenden,
soferndieserSatz nichtunter12v.H. liegt. \
Der ermäßigteSatz darf keine Auswirkungenauf die Eigenmittelhaben, für die die Bemessungsgrundlagegemäß der
Verordnung(EWG, Euratom)Nr. 1553/89neufestgestelltwerdenmuß.
Bei derAnwendungvonArtikel28 Absatz3 Buchstabea kanndieRepublikÖsterreichfolgendesbesteuern:
- gemäßAnhangE Nummer2: bis zum 31. Dezember1996die Dienstleistungen,die Zahntechnikerim Rahmenihrer

Berufsausübungerbringen,sowiedie Lieferungvon ZahnersatzdurchZahnärzteundZahntechnikeran österreichische
Sozialversicherungsträger;

- die inAnhangE Nummer7 aufgeführtenUmsätze.
DieseBesteuerungdarfkeineAuswirkungenaufdieEigenmittelhaben,fürdiedieBemessungsgrundlagegemäßderVerord-
nung(EWG, Euratom)Nr. 1553/89neufestgestelltwerdenmuß.
BeiderAnwendungvonArtikel28Absatz3 Buchstabeb kannÖsterreichfolgendesvonderMehrwertsteuerbefreien:
- vonöffentlichenPost- undFemmeldeeinrichtungenerbrachteDienstleistungenaufdemGebietdesFernmeldewesens,und

zwar—je nachdem,welcherFall zuersteintritt- bis zumZeitpunktderAnnahmeeinesgemeinsamenSteuersystemsfür
derartigeDienstleistungendurchdenRatoderbiszudemZeitpunkt,andemallederzeitigenMitgliedstaaten,diegegenwärtig
dievolleBefreiunganwenden,diesenichtmehranwenden,injedemFall aberbis31.Dezember1995;

- die in AnhangF Nummern7 und 16 aufgeführtenUmsätze,solangedieselbenBefreiungenfür einen der derzeitigen
Mitgliedstaatengelten;

- sämtlicheTeile der grenzüberschreitendenPersonenbeförderungim Luft-, See- oder Binnenwasserstraßenverkehrvon
Österreichnach einemMitgliedstaatoder nach einemDrittlandsowie in umgekehrterRichtung- mit Ausnahmeder
PersonenbeförderungaufdemBodensee- mitErstattungderaufdervorausgehendenStufeentrichtetenSteuer,solange
dieselbenBefreiungenfüreinenderderzeitigenMitgliedstaatengelten;

»

k)

Finnland
BiszumdiesemErlaßvonGemeinschaftsbestimmungenindiesemBereichkanndieRepublikFinnlandbeiderAnwendungvon
Artikel24 Absätze2 bis 6 eineBefreiungvonderMehrwertsteuerauf steuerpflichtigePersonenanwenden,derenjährlicher
Umsatzgeringerals derin LandeswährungausgedrückteGegenwertvon10000ECU ist.
Die RepublikFinnlandkannbei derAnwendungvon Artikel27 Absatz1 denVerkauf,denMietkauf,die Reparaturunddie
InstandhaltungvonWasserfahrzeugenunterfolgendenBedingungenweiterhinmitErstattungderaufdervorausgehendenStufe
entrichtetenSteuernvonderMehrwertsteuerbefreien:
- dieseÜbergangsmaßnahmekannbis zum31.Dezember2000angewandtwerden;
-— die Steuerbefreiungkann auf Wasserfahrzeugeangewandtwerden,die mindestens10 Meter lang sind und von der

KonstruktionhernichtfürVergnügungs-undSportzweckebestimmtsind;
- dieseMaßnahmezurVereinfachungderSteuerhebungdarfdenBetragder imStadiumdesEndverbrauchsfälligenSteuer

nur in unerheblichemMaßebeeinflussen.



)

Nr.42- TagderAusgabe:Bonn,den16.September1994 2285

Die RepublikFinnlandkannbei derAnwendungvon Artikel28 Absatz2 Buchstabea währendder in Artikel28 | genannten
Übergangsfristfür Lieferungenvon Zeitungenund Zeitschriftenim Rahmeneines Abonnementsund für den Druck von
VeröffentlichungenzurVerteilungandieMitgliedergemeinnützigerVereinigungenSteuerbefreiungenmitErstattungderaufder
vorausgehendenStufeentrichtetenSteuernanwenden,diemitdemGemeinschaftsrechtimEinklangstehenunddieBedingun-
genvonArtikel17 letzterGedankenstrichderzweitenRichtliniedes Ratesvom11.April1967erfüllen.
DieseSteuerbefreiungendürfenkeineAuswirkungenaufdieEigenmittelhaben,fürdiediesteuerpflichtigeBemessungsgrundla-
ge nachMaßgabederVerordnung(EWG, Euratom)Nr. 1553/89des Ratesneufestgestelltwerdenmuß.

n)

0)

p)

9)

n

s)

d

u)

v)

TransaktionenUmsätzeSteuernerheben,solangefür dieselbenUmsätzein einemder derzeitigenMitgliedstaatenSteuern
erhobenwerden.DieseBesteuerungdarfkeineAuswirkungenauf die Eigenmittelhaben,für die die steuerpflichtigeBemes-
sungsgrundlagenachMaßgabederVerordnung(EWG, Euratom)Nr. 1553/89des Ratesneufestgestelltwerdenmuß.
DieRepublikFinnlandkannbeiderAnwendungvonArtikel28Absatz3BuchstabebfolgendesvonderMehrwertsteuerbefreien,
solangedieselbenBefreiungenfüreinenderderzeitigenMitgliedstaatengelten:
- DienstleistungenvonAutoren,KünstlernundInterpretengemäßAnhangF Nummer2;
- die inAnhangF Nummern7, 16und17aufgeführtenUmsätze.

DieseSteuerbefreiungendürfenkeineAuswirkungenaufdie Eigenmittelhaben,fürdie die steuerpflichtigeBemessungs-
grundlagenachMaßgabederVerordnung(EWG, Euratom)Nr. 1553/89des Ratesneufestgestelltwerdenmuß.

Norwegen
UngeachtetdesArtikels2 Absatz1 giltfolgendes:
DasKönigreichNorwegenkannbiszum31.Dezember1995Dienstleistungen,dievordemBeitrittnichtmehrwertsteuerpflichtig
waren,vonderMehrwertsteuerbefreien.
DieseSteuerbefreiungdarfkeineAuswirkungenaufdie Eigenmittelhaben,fürdie die steuerpflichtigeBemessungsgrundlage
nachMaßgabederVerordnung(EWG, Euratom)Nr. 1553/89des Ratesneufestgestelltwerdenmuß.
UngeachtetdesArtikels13Teil B Buchstabeb Nummer1 giltfolgendes:
Das KönigreichNorwegenkannbis zum31. Dezember1995Übernachtungenim Hotelgewerbeund verwandtenSektoren
einschließlichÜbernachtungeninPensionenundFerienhäusernsowieVerpachtungenundVermietungenvonCampingplätzen
vonderMehrwertsteuerbefreien. -
DieseSteuerbefreiungdarfkeineAuswirkungenaufdie Eigenmittelhaben,fürdie diesteuerpflichtigeBemessungsgrundiage
nachMaßgabederVerordnung(EWG, Euratom)Nr. 1553/89des Ratesneufestgestelltwerdenmuß.
DasKönigreichNorwegenkannbeiderAnwendungvonArtikel24Absätze2bis6biszumErlaßvonGemeinschaftsvorschriften
indiesemBereichbestimmteGruppenvonSteuerpflichtigen,derenJahresumsatzmaximaldeminLandeswährungausgedrück-
tenGegenwertvon10000ECU entspricht,vonderMehrwertsteuerbefreien.
Das KönigreichNorwegenkannin Anwendungvon Artikel27 Absatz 1 den Verkauf,den Mietkauf,die Reparaturunddie
InstandhaltungvonWasserfahrzeugenunterfolgendenBedingungenweiterhinmitErstattungderaufdervorausgehendenStufe
entrichtetenSteuernvonderMehrwertsteuerbefreien:
- dieSteuerbefreiungkannaufWasserfahrzeugeangewandtwerden,diemindestens15Meterlangsindundzurentgeltlichen

Personenbeförderung,zurGüterbeförderung,zumSchleppen,zurBergungundRettungoderzumEisbrechenin norwegi-
schen Gewässernbestimmtsind, für die Lieferungvon oder für Arbeitenan Forschungs-,Wetterbeobachtungs-oder
SchulschiffeninVerbindungmitdenTätigkeiten,die nichtunterArtikel15Absatz5fallen;

- dieseÜbergangsmaßnahmekannbis zum31.Dezember2000angewandtwerden;
- dieseMaßnahmezurVereinfachungderSteuerhebungdarfdenBetragderaufderEndverbrauchsstufefälligenSteuernurin

unerheblichemMaßebeeinflussen.
DasKönigreichNorwegenkanninAnwendungvonArtikel27Absatz1biszumErlaßvonGemeinschaftsvorschriftenindiesem
Bereich,längstensjedochbiszum31.Dezember1995,die inArtikel9 Absatz2 Buchstabec dritterGedankenstrichgenannten
DienstleistungenvonderMehrwertsteuerbefreien;ausgenommensindjedochDienstleistungengemäßdenArtikeln14,15und
16.
DieseSteuerbefreiungendürfenkeineAuswirkungenaufdieEigenmittelhaben,fürdiediesteuerpflichtigeBemessungsgrund-
lagenachMaßgabederVerordnung(EWG, Euratom)Nr. 1553/89des Ratesneufestgestelltwerdenmuß.
Das KönigreichNorwegenkannin Anwendungvon Artikel28 Absatz2 Buchstabea währendder in Artikel28 | genannten
ÜbergangsregelungfürdieLieferungenvonZeitungen,BüchernundZeitschriftenSteuerbefreiungenmitErstattungderaufder
vorausgehendenStufeentrichtetenSteuernanwenden,die imEinklangmitdemGemeinschaftsrechtstehenunddieBedingun-
genvonArtikel17letzterGedankenstrichderZweitenRichtliniedes Ratesvom11.April1967erfüllen.
DieseSteuerbefreiungendürfenkeineAuswirkungenaufdieEigenmittelhaben,fürdiediesteuerpflichtigeBemessungsgrund-
lagenachMaßgabederVerordnung(EWG, Euratom)Nr. 1553/89des Ratesneufestgestelltwerdenmuß.
DasKönigreichNorwegenkannbeiderAnwendungvonArtikel28Absatz3 Buchstabeb dieinAnhangF Nummern1,2,6, 10,
16,17und27aufgeführtenUmsätzevonderMehrwertsteuerbefreien,solangedieselbenBefreiungenfüreinenderderzeitigen
Mitgliedstaatengelten.
DieseSteuerbefreiungendürfenkeineAuswirkungenaufdieEigenmittelhaben,fürdiediesteuerpflichtigeBemessungsgrund-
lagenachMaßgabederVerordnung(EWG, Euratom)Nr. 1553/89des Ratesneufestgestelltwerdenmuß.
UngeachtetdesArtikels33giltfolgendes:
DasKönigreichNorwegenkannbiszum31.Dezember1999weiterhinseineInvestitionssteueraufdieAnschaffungvonGütern
zu Geschäftszweckenerheben.WährenddiesesZeitraumsverringertdas KönigreichNorwegendenSteuersatz.
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Diese Steuerdarf keineAuswirkungenauf die Eigenmittelhaben,für die die steuerpflichtigeBemessungsgrundlagenach
MaßgabederVerordnung(EWG, Euratom)Nr. 1553/89desRatesneufestgestelltwerdenmuß.

Schweden
w) UngeachtetdesArtikels12Absatz3 Buchstabea unddesAnhangsH Nummer7 giltfolgendes:=

Das KönigreichSchwedenkannden Verkaufvon Kinoeintrittskartenbis zum 31. Dezember1995von der Mehrwertsteuer
befreien.
DieseBefreiungdarfkeineAuswirkungenauf die Eigenmittelhaben,für die die BemessungsgrundlagenachMaßgabeder
Verordnung(EWG, Euratom)Nr. 1553/89des Ratesneufestgestelltwerdenmuß.

x) Solangenoch keineGemeinschaftsvorschriftenauf dembetreffendenGebietbestehen,kanndas KönigreichSchwedenin
AnwendungvonArtikel24 Absätze2 bis 6 folgendevereinfachteVerfahrenauf kleineundmittlereUnternehmenanwenden,
sofemdie entsprechendenVorschriftenmitdemVertragzur Gründungder EuropäischenGemeinschaft,insbesondereden
Artikeln95 und96, imEinklangstehen: .
- VorlagederMehrwertsteuererklärungdreiMonatenachAblaufdesjährlichenZeitraumsderdirektenBesteuerungSteuer-

pflichtiger,die nurim InlandmehrwertsteuerpflichtigeUmsätzetätigen;
- AnwendungeinerBefreiungvonderMehrwertsteuerfür Steuerpflichtige,derenJahresumsatzgeringerals der in Landes-

währungausgedrücktenGegenwertvon10000ECU ist;
y) BeiderAnwendungvonArtikel22Absatz12Buchstabea kannes dasKönigreichSchwedensteuerpflichtigenPersonenunter

dendaringenanntenBedingungengestatten,jährlicheAufstellungenvorzulegen.
z) BeiderAnwendungvonArtikel28Absatz2 Buchstabea kanndasKönigreichSchwedenwährenddes inArtikel28| genannten

ÜbergangszeitraumsSteuerbefreiungenmitErstattungderaufdervorausgehendenStufeentrichtetenSteuernaufdieLieferung
vonZeitungeneinschließlichgesprochenerZeitungen(überHörfunkundaufKassetten)fürSehbehinderte,aufdieanKranken-
häuseroderaufRezeptverkauftenArzneimittelundaufdieHerstellungregelmäßigerscheinenderVeröffentlichungengemein-
nützigerOrganisationenunddamitverbundeneandereDienstleistungenanwenden,soferndieseBefreiungenmitdemGemein-
schaftsrechtimEinklangstehenunddieinArtikel17letzterGedankenstrichderZweitenRichtliniedesRatesvom11.April1967
genanntenVoraussetzungenerfüllen.
DieseBefreiungendürfenkeineAuswirkungenaufdieEigenmittelhaben,fürdiedieBemessungsgrundlagenachMaßgabeder
Verordnung(EWG, Euratom)Nr. 1553/89des Ratesneufestgestelltwerdenmuß.
Bei der Anwendungvon Artikel28 Absatz 3 Buchstabeb kann das KönigreichSchwedenfolgendesweiterhinvon der
Mehrwertsteuerbefreien,soferndieselbenBefreiungenineinemderderzeitigenMitgliedstaatengelten:

aa =

- die in AnhangF Nummer2 genanntenDienstleistungenvonAutoren,KünstlernundInterpreten;
- die in AnhangF Nummern1, 16und17genanntenUmsätze.
DieseBefreiungendürfenkeineAuswirkungenaufdieEigenmittelhaben,fürdiedieBemessungsgrundlagenachMaßgabeder
Verordnung(EWG, Euratom)Nr. 1553/89des Ratesneufestgestelltwerdenmuß.

3. 392 L 0012: Richtlinie92/12/EWGdes Rates über das allgemeineSystem,den Besitz, die Beförderungund die Kontrolle
verbrauchsteuerpflichtigerWaren(ABl.Nr. L 76vom23.3. 1992,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 392 0108:Richtlinie92/108/EWGdes Ratesvom14.Dezember1992(ABl.Nr. L 390vom31. 12.1992,S. 124).
Die RepublikFinnland,das KönigreichNorwegenund das KönigreichSchwedendürfenunterden in Artikel26 der Richtlinie
92/12/EWGdes RatesfestgelegtenBedingungenmengenmäßigeBeschränkungenfür die Einfuhrvon Zigarettenundanderen
Tabakerzeugnissen,Spirituosen,Wein und Bier aus anderenMitgliedstaatenbeibehalten.Für diese Beschränkungengelten
folgendeGrenzen:
Tabakwaren:
- 300Zigarettenoder
—150Zigarillos(ZigarrenmiteinemHöchstgewichtvon3 GrammproStück)oder
- 75Zigarrenoder
—400GrammRauchtabak
AlkoholischeGetränke
—destillierteGetränkeundSpirituosenmiteinemAlkoholgehaltvonmehrals22%vol 1Liter
oderdestillierteGetränkeundSpirituosenundAperitifsaufWein- oderAlkoholbasis
miteinemAlkoholgehaltvon22%voloderweniger,Schaumweine,Brennweine 3Liter

—nichtschäumendeWeine SLiter
- Bier 15Liter
Finnland,NorwegenundSchwedentreffenMaßnahmen,umzugewährleisten,daßEinfuhrenvonBierausDrittländernnichtunter
günstigerenBedingungenals solcheEinfuhrenaus anderenMitgliedstaatenerlaubtwerden.

4. 392 L 0079: Richtlinie92/79/EWGdes Rates vom 19. Oktober1992zur Annäherungder Verbrauchsteuernauf Zigaretten
(ABl.Nr. L 316vom31. 10.92,S. 8).
UngeachtetdesArtikels2 kanndasKönigreichSchwedendieAnwendungeinerallgemeinenMindestverbrauchsteuerinHöhevon
57v.H.desEinzelhandelspreises(einschließlichallerSteuern)aufZigarettendergängigstenPreiskategoriebiszum1.Januar 1999
aufschieben.

5. 392L 0081:Richtlinie92/81/EWGdes Ratesvom19.Oktober1992zur HarmonisierungderStrukturderVerbrauchsteuernauf
Mineralöle(ABl.Nr. L 316vom31. 10.1992,S. 12),geändertdurch:
- 392 L 0108: Richtlinie 92/108/EWG des Rates vom 14. Dezember 1992 (ABl. Nr. L 390 vom 31. 12. 1992, S. 124) und
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a)

b)

c)

d)

e)

)

9)

h)

UngeachtetdesArtikels8Absatz1Buchstabec derRichtlinie9/81/EWG desRatesdarfdasKönigreichNorwegenbiszum31.
Dezember1998VerbrauchsteuernaufMineralöleerheben,diefürdiePersonenbeförderungin dennorwegischenGewässern
verwendetwerden.
AufderGrundlagedesArtikels8 Absatz4 derRichtlinie92/81/EWGdes Ratesdarfdas KönigreichNorwegennachMaßgabe
der Entscheidung92/510/EWGdes Rates,ergänztdurchdie Entscheidung93/697/EGdes Rates, insbesondereunterder
Bedingung,daßdieSätzezu keinerZeitunterdennachderRichtlinie9/82/EWG vorgeschriebenenMindestsätzenfestgelegt
werden,folgendesweiterhinanwenden:
- ermäßigteVerbrauchsteuersätzeaufKraftstofffürLinienbusdienste;
- denermäßigtenVerbrauchsteuersatzauf KraftstofffürSportboote.
AufderGrundlagevonArtikel8Absatz4derRichtlinie92/81/EWGdesRateskanndasKönigreichNorwegennachMaßgabeder
Entscheidung92/510/EWGdes Rates,ergänztdurchdie Entscheidung93/697/EGdes Rates,ungeachtetder inderRichtlinie
92/82/EWGdes RatesfestgelegtenVerpflichtungenfolgendesweiterhinanwenden:
- dieVerbrauchsteuerbefreiungfürumweltfreundlicheKraftstoffefürKettensägenundandereWerkzeuge;
- dieVerbrauchsteuerbefreiungfürorganischenKraftstoffundin organischenVerfahrenerzeugtesMethan;
- die Verbrauchsteuerbefreiung für zu Heizzwecken verwendetes Altöl;
— dieVerbrauchsteuerbefreiungfürKraftstofffürMotorschlittenundFlußbootein GebietenohneStraßen;
— dieVerbrauchsteuerbefreiungfürMineralölefürLuftfahrzeugezumeigenenGebrauch.
AufderGrundlagevonArtikel8 Absatz4 derRichtlinie92/81/EWGdesRateskanndieRepublikÖsterreichnachMaßgabeder
Entscheidung92/510/EWGdes Rates,ergänztdurchdieEntscheidung93/697/EGdes Rates,ungeachtetderinderRichtlinie
92/82/EWGdesRatesfestgelegtenVerpflichtungendieVerbrauchsteuerbefreiungfürFlüssiggas,dasalsKraftstofffürFahrzeu-
ge imöffentlichenNahverkehrverwendetwird,weiterhinanwenden.
Auf derGrundlagevonArtikel8 Absatz4 derRichtlinie92/81/EWGdesRateskanndieRepublikFinnlandnachMaßgabeder
Entscheidung92/510/EWGdesRatesundinsbesondereunterderBedingung,daßdieSätzezu keinerZeitunterdennachder
Richtlinie92/832/EWGdes RatesvorgeschriebenenMindestsätzenfestgelegtwerden,folgendesweiterhinanwenden:
- ermäßigteVerbrauchsteuersätzefürDieselkraftstoffundGasölmitniedrigemSchwefelgehalt;
— ermäßigteVerbrauchsteuersätzefür reformuliertesunverbleitesundverbleitesBenzin.
AufderGrundlagevonArtikel8 Absatz4 derRichtlinie92/81/EWGdes RateskanndieRepublikFinnlandnachMaßgabeder
Entscheidung92/510/EWGdesRatesundungeachtetderinderRichtlinie9/82/EWG des RatesfestgelegtenVerpflichtungen
folgendesweiterhinanwenden:
— dieVerbrauchsteuerbefreiungfürMethanundFlüssiggasin allenVerwendungen;
- die VerbrauchsteuerbefreiungfürMineralöle,diefürprivateVergnügungsfahrzeugeverwendetwerden.
AufderGrundlagevonArtikel8 Absatz4 derRichtlinie92/81/EWGdes Rateskanndas KönigreichSchwedennachMaßgabe
derEntscheidung92/510/EWGdes RatesundinsbesondereunterderBedingung,daß dieSätzezu keinerZeitunterdender
Richtlinie92/82/EWGdes RatesvorgeschriebenenMindestsätzenfestgelegtwerden,folgendesweiterhinanwenden:
- einenermäßigtenVerbrauchsteuersatzfürMineralölezurVerwendungin der Industrie;
- ermäßigteSteuersätzefür Dieselkraftstoffund leichtesHeizöl in ÜbereinstimmungmitumwelttechnischenKlassifizierun-

gen.
AufderGrundlagevonArtikel8 Absatz4 derRichtlinie92/81/EWGdesRateskanndasKönigreichSchwedennachMaßgabe
derEntscheidung92/510/EWGdesRatesungeachtetderinderRichtlinie92/82/EWGdes RatesfestgelegtenVerpflichtungen
weiterhineineVerbrauchsteuerbefreiungfürbiologischhergestelltesMethanundandereDeponiegaseanwenden.

X. Verschiedenes

a)

b)

DasVerbotgemäßArtikel8aderRichtlinie89/622/EWG,geändertdurchdieRichtlinie92/41/EWG,betreffenddieVermarktung
des ErzeugnissesimSinnevonArtikel2 Nummer4 derRichtlinie89/622/EWG,geändertdurchdieRichtlinie92/41/EWG,gilt
nichtfürdasKönigreichSchwedenunddasKönigreichNorwegen,mitAusnahmedesVerbots,diesesErzeugnisineinerForm,
die anein Lebensmittelerinnert,in denVerkehrzu bringen.
DasKönigreichSchwedenunddasKönigreichNorwegentreffendieerforderlichenVorkehrungen,umsicherzustellen,daßdas
unterBuchstabea genannteErzeugnisnichtin denMitgliedstaatenvermarktetwird,fürdie die Richtlinien89/622/EWGund
92/41/EWGuneingeschränktgelten.
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c) DieKomissionverfolgtdietatsächlicheUmsetzungderunterBuchstabeb genanntenMaßnahmen.
d) Die Kommissionunterbreitetdem Rat drei Jahre nach dem BeitrittSchwedensund Norwegenseinen Berichtüber die

UmsetzungderunterBuchstabeb genanntenMaßnahmendurchdasKönigreichSchwedenunddasKönigreichNorwegen.In
diesemBerichtwerdengegebenenfallsentsprechendeVorschlägeenthaltensein.

AnhangXVI
Liste nach Artikel 165 Absatz 1 der Beitrittsakte

1. Ausschuß des Europäischen Sozialfonds:
EingesetztdurchArtikel124desEG-Vertragsunddurch388R 2052:Verordnung(EWG)Nr.2052/88desRatesvom24.Juni 1988
(ABl.Nr.L 185vom15.7.1988,S. 9),geändertdurch:
- 393R 2081:Verordnung(EWG) Nr. 2081/93desRatesvom20. Juli 1993(ABl.Nr. L 193vom31.7. 1993,S. 5).

2. BeratenderAusschuß für die Freizügigkeitder Arbeitnehmer:
Eingesetztdurch368R 1612:Verordnung(EWG)Nr.1612/68desRatesvom15.Oktober1968(ABl.Nr.L 257vom19.10.1968,
S. 2), zuletztgeändertdurch:
- 392R 2434:Verordnung(EWG) Nr.2434/92des Ratesvom27. Juli 1992(ABl.Nr. L 245vom26.8. 1992,S. 1)

3. BeratenderAusschuß für die soziale Sicherheitder Wanderarbeitnehmer:
Eingesetztdurch371R 1408:Verordnung(EWG)Nr. 1408/71desRatesvom14.Juni 1971(ABl.Nr.L 149vom5.7. 1971,S. 2),
zuletztgeändertdurch:
- 393R 1945:Verordnung(EWG) Nr. 1945/93des Ratesvom30. Juni 1993(ABl.Nr. L 181vom23.7.1993,S. 1)

4. BeratenderAusschuß für Sicherheit,Arbeitshygieneund GesundheitsschutzamArbeitsplatz:
Eingesetztdurch374D0325:Beschluß74/325/EWGdesRatesvom27.Juni 1974(ABl.Nr.L 185vom9.7. 1974,S. 15),geändert
durch:
- 179 H: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittder RepublikGriechenland

(ABl.Nr. L 291vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenunddie Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienundder

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
5. Verwaltungsratder EuropäischenStiftungzur Verbesserungder Lebens- und Arbeitsbedingungen:

Eingesetztdurch375R 1365:Verordnung(EWG)Nr.1365/75desRatesvom26.Mai 1975(ABl.Nr.L 139vom30.5. 1975,S. 1),
geändertdurch:
- 179 H: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge-—Beitrittder RepublikGriechenland

(ABl.Nr. L 291vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akteüberdie BeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienundder

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 393R 1947:Verordnung(EWG) Nr. 1947/93des Ratesvom30.Juni 1993(ABl.Nr. L 181vom23.7. 1993,S. 13)

6. Sachverständigenausschußder Europäischen Stiftungzur Verbesserungder Lebens- und Arbeitsbedingungen:
Eingesetztdurch375R 1365:Verordnung(EWG)Nr.1365/75desRatesvom26.Mai 1975(ABi.Nr.L 139vom30.5. 1975,S. 1),
geändertdurch:
- 179 H: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittder RepublikGriechenland

(ABI.Nr. L 291vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akteüberdie Beitrittsbedingungenunddie AnpassungenderVerträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienundder

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 393R 1947:Verordnung(EWG) Nr. 1947/93des Ratesvom30. Juni 1993(ABl.Nr. L 181vom23.7. 1993,S. 13)

7. BeratenderAusschuß für Chancengleichheitvon Frauenund Männern:
Eingesetztdurch382D0043:Beschluß82/43/EWGderKommissionvom9.Dezember1981(ABl.Nr.L 20vom28.1.1982,S. 35),
geändert durch:
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenunddie Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienundder

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
8. Sicherheits- und Gesundheitskommissionfür den Bergbauund andereextraktiveIndustrien:

Eingesetztdurch die Entscheidungvom 9. Juli 1957der Vertreterder im BesonderenMinisterratvereinigtenRegierungen
(ABl.Nr.28vom31.8.1957,S.487),geändertdurch:
- 365D: EntscheidungdesRatesvom11.März 1965(ABl.Nr. 46vom22.3. 1965,S. 698/65)
- 374D 0326:Beschluß74/326/EWGdes Ratesvom27. Juni 1974(ABl.Nr. L 185vom9. 7. 1974,S. 18)

9. BeratenderAusschuß auf demGebietder Überwachungund der Verringerungder Meeresverschmutzungdurch Öl und
anderegefährlicheStoffe:
Eingesetztdurch380D0686:Beschluß80/686/EWGderKommissionvom25.Juni 1980(ABl.Nr.L 188vom22.7. 1980,S. 11),
zuletztgeändertdurch:
- 387 D 0144: Beschluß 87/144/EWG der Kommission vom 13. Februar 1987 (ABl. Nr. L 57 vom 27. 2. 1987, S. 57)
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BeratenderAusschuß für denSchutz der für Versuche und anderewissenschaftlicheZweckeverwendetenTiere:
Eingesetztdurch390 D 0067:Beschluß90/67/EWGder Kommissionvom9. Februar1990(ABl. Nr. L 44 vom20. 2. 1990,
S. 30)
BeratenderwissenschaftlicherAusschuß für die Prüfung der Toxizitätund ÖkotoxizitätchemischerVerbindungen:
Eingesetztdurch378D 0618:Beschluß78/618/EWGderKommissionvom28.Juni 1978(ABl.Nr.L 198vom22.7. 1978,S. 17),
zuletztgeändertdurch:
- 388D 0241:Beschluß88/241/EWGderKommissionvom14.März 1988(ABl.Nr. L 105vom26.4. 1988,S. 29)
Ausschuß für Abfallwirtschaft:
Eingesetztdurch376D 0431:Beschluß76/431/EWGderKommissionvom21.April1976(ABl.Nr. L 115vom1.5. 1976,S. 13)
geändert durch:
- 1.79 H: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittder RepublikGriechenland

(ABl.Nr. L 291vom19.11.1979,S. 17)
- 1.85 I: Akteüberdie Beitrittsbedingungenunddie Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanienundder

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
Wissenschaftlich-technischerund wirtschaftlicherFischereiausschuß:
Eingesetztdurch393D 0619:Beschluß93/619/EGderKommissionvom19.November1993(ABl.Nr. L 297vom2. 12.1993,
S. 25)
BeratenderAusschuß für die ärztlicheAusbildung:
Eingesetzt durch 375 D 0364: Beschluß 75/364/EWG des Rates vom 16. Juni 1975 (ABl. Nr. L 167 vom 30. 6. 1975, S. 17)
BeratenderAusschuß für die Ausbildung in der Krankenpflege:
Eingesetztdurch377D 0454:Beschluß77/454/EWGdes Ratesvom27. Juni 1977(ABl.Nr. L 176vom15.7. 1977,S. 11)
BeratenderAusschuß für die zahnärztlicheAusbildung:
Eingesetztdurch378D 0688:Beschluß78/688/EWGdes Ratesvom25. Juli 1978(ABl.Nr. L 233vom24.8. 1978,S. 15)
BeratenderAusschuß für die Ausbildung des Tierarztes:
Eingesetztdurch378D 1028:Beschluß78/1028/EWGdes Ratesvom18.Dezember1978(ABl. Nr. L 362vom23. 12. 1978,
S. 10)
BeratenderAusschuß für die Ausbildung von Hebammen:
Eingesetztdurch380D 0156:Beschluß80/156/EWGdes Ratesvom21. Januar 1980(ABl.Nr. L 33vom11.2. 1980,S. 13)
BeratenderAusschuß für die Ausbildung auf demGebietder Architektur:
Eingesetztdurch385D 0385:Beschluß85/385/EWGdes Ratesvom10.Juni 1985(ABl.Nr. L 233vom21.8. 1985,S. 26)
BeratenderAusschuß für die pharmazeutischeAusbildung:
Eingesetztdurch385D 0434:Beschluß85/434/EWGdes Ratesvom 16. September1985(ABl. Nr. L 253 vom24. 9. 1985,
S. 43)
BeratenderAusschuß für die Öffnung des öffentlichenAuftragswesens:
Eingesetztdurch387 D 0305:Beschluß87/305/EWGder Kommissionvom26. Mai 1987(ABl. Nr. L 152vom 12. 6. 1987,
S. 32)
- 387D 0560:Beschluß87/560/EWGderKommissionvom17.Juli 1987(ABl.Nr. L 338vom28. 11.1987,S. 37)
BeratenderAusschuß für öffentlicheBauaufträge:
Eingesetztdurch371L 0306:Beschluß71/306/EWGdesRatesvom286.Juli 1971(ABl.Nr.L 185vom16.8. 1971,S. 15),geändert
durch:
- 377D 0063:Beschluß77/63/EWGdes Ratesvom21.Dezember1976(ABl.Nr. L 13vom15.1. 1977,S. 15)
Sachverständigengremiumfür den Elektrizitätstransit(OSTE):
Eingesetztdurch392D0167:Beschluß92/167/EWGderKommissionvom4.März1992überdieEinsetzungeinesSachverständi-
gengremiumsfürdenElektrizitätstransitübergroßeNetze(ABl.Nr. L 74vom20. 3. 1992,S. 43)
Ausschuß aus Vertreternder Mitgliedstaaten:
Eingesetztdurch Artikel4 von 393 D 0379: Beschluß93/37YEWG des Rates vom 14. Juni 1993über ein mehrjähriges
AktionsprogrammderGemeinschaftzumAusbauderSchwerpunktbereicheundzurSicherungderKontinuitätundKonsolidierung
der Untemehmenspolitikin der Gemeinschaft,vor allemfür kleineundmittlereUnternehmen(ABl. Nr. L 161vom2. 7. 1993,
S. 68)
Ausschuß für Tourismus:
Eingesetztdurch392D 0421:Beschluß92/421/EWGdesRatesvom13.Juli 1992übereinenAktionsplanderGemeinschaftzur
FörderungdesTourismus(ABl.Nr. L 231vom13.8. 1992,S. 26)



2290 Bundesgesetzblatt,Jahrgang1994,Teil II

AnhangXVIl
Liste nach Artikel 165 Absatz 2 der Beitrittsakte

1. BeratenderAusschuß für die Berufsausbildung:
Eingesetztdurch363D 0266:Beschluß63/266/EWGdes Ratesvom2. April 1963(ABl. Nr. 63 vom20.4.1963,S. 1338/63)-
Satzungangenommendurch363X 0688:Beschluß63/688/EWGdes Ratesvom18.Dezember1963(ABl.Nr. 190vom30. 12.
1963,S. 3090/63)—geändertdurch:
- 368 D 0189: Beschluß 68/189/EWG des Rates vom 9. April 1968 (ABl. Nr. L 91 vom 12. 4. 1968, S. 26)
- 172 BB:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge- BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsund

desVereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3. 1972,S. 14)
- 179 H: Akte ‘über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge-—Beitrittder RepublikGriechenland

(ABI.Nr. L 291vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenunddie Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienundder

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
2. BeratenderAusschuß für die Fischerei:

Eingesetztdurch371D0128:Beschluß71/128/EWGderKommissionvom25.Februar1971(ABl.Nr.L 68vom22.3. 1971,S. 18),
geändert durch:
- 373 D 0429: Beschluß 73/429/EWG der Kommission vom 31. Oktober 1973 (ABl. Nr. L 355 vom 24. 12. 1973, S. 61)
- 389D 0004:Beschluß89/4/EWGderKommissionvom21.Dezember1988(ABl.Nr. L 5 vom7. 1. 1989,S. 33)

3. BeratenderAusschuß für Zoll und indirekteSteuern:
Eingesetztdurch391D 0453:Beschluß91/453/EWGderKommissionvom30.Juli 1991(ABl.Nr. L 241vom30.8. 1991,S. 43)

AnhangXVill
Liste nach Artikel 167 der Beitrittsakte

A.EierundGeflügel
1. 375 R 2782:Verordnung(EWG) Nr. 2782/75des Ratesvom29. Oktober1975überdie Erzeugungvon undden Verkehrmit

BruteiernundKükenvonHausgeflügel(ABl.Nr. L 282vom1. 11.1975,S. 100),zuletztgeändertdurch:
- 391R 1057:Verordnung(EWG) Nr. 1057/91derKommissionvom26.April1991(ABl.Nr. L 107vom27.4. 1991,S. 11).
NorwegenundSchweden:1. Januar 1997.

2. 390 R 1906:Verordnung(EWG) Nr. 1906/90des Rates vom 26. Juni 1990über Vermarktungsnormenfür Geflügelfleisch
(ABI.Nr. L 173vom6. 7. 1990,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 393R 3204:Verordnung(EWG)Nr. 3204/93des Ratesvom16.November1993(ABl.Nr. L 289vom24. 11.1993,S. 3).
NorwegenundSchweden:1. Januar 1997

3. 390 R 1907:Verordnung(EWG) Nr. 1907/90des Rates vom 26. Juni 1990über bestimmteVermarktungsnormenfür Eier
(ABl.Nr. L 173vom6. 7. 1990,S. 5), geändertdurch:
- 393R 2617:Verordnung(EWG) Nr. 2617/93des Ratesvom21.September1993(ABl.Nr. L 240vom25.9. 1993,S. 1).
NorwegenundSchweden:1. Januar 1997.

B. Rindfleisch
381R 1208:Verordnung(EWG)Nr. 1208/81desRatesvom28.April1981zurBestimmungdesgemeinschaftlichenHandelsklassen-
schemasfürSchlachtkörperausgewachsenerRinder(ABl.Nr. L 123vom7. 5. 1981,S. 3), geändertdurch:
- 391R 1026:Verordnung(EWG) Nr. 1026/91des Ratesvom22.April1991(ABl.Nr. L 106vom26.4. 1991,S. 2).
NorwegenundFinnland:1. Januar 1996.

C. Schweinefleisch
384 R 3220: Verordnung (EWG) Nr. 3220/84 des Rates vom 13. November 1984 zur Bestimmung des gemeinschaftlichen Handelsklas-
senschemasfürSchweineschlachtkörper(ABl.Nr. L 301vom20. 1. 1985,S. 1),zuletztgeändertdurch:
- 393R 3513:Verordnung(EWG) Nr. 3513/93des Ratesvom14.Dezember1993(ABl.Nr. L 320vom22. 12.1993,S. 5).
NorwegenundFinnland:1. Januar 1996.

D. Pflanzengesundheit
1. 369L 0464:Richtlinie69/464/EWGdes Ratesvom8. Dezember1969zurBekämpfungdesKartoffelkrebses(ABl.Nr. L 323vom

24. 12.1969,S. 1).
Finnland: 1. Januar 1996
Schweden:1. Januar 1997
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WährendderÜbergangszeitdürfenkeineKartoffelnausdiesenMitgliedstaatenindas HoheitsgebietderanderenMitgliedstaaten
verbrachtwerden.
369L 0465:Richtlinie69/465/EWGdesRatesvom8.Dezember1969zurBekämpfungdesKartoffelnematoden(ABl.Nr.L 323vom
24.12.1969,S. 3). \
Schweden: 1. Januar 1997
Währendder ÜbergangszeitdürfenkeineKartoffelnaus diesemMitgliedstaatin das Hoheitsgebietder anderenMitgliedstaaten
verbrachtwerden.
393 L 0085: Richtlinie93/85/EWGdes Rates vom4. Oktober1993zur Bekämpfungder bakteriellenRingfäuleder Kartoffel
(ABl.Nr. 259vom18.10.1993,S. 1).-
Finnland:1. Januar 1996
Schweden:1. Januar 1996
WährendderÜbergangszeitdürfenkeineKartoffelnaus diesenMitgliedstaatenin das HoheitsgebietderanderenMitgliedstaaten
verbrachtwerden.

AnhangXIX
Liste nach Artikel 168 der Beitrittsakte

l. Freizügigkeit,
freierDienstleistungs-undKapitalverkehr

179 H: AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge—BeitrittderRepublikGriechenland(ABl.Nr. L 291
vom19.11. 1979,S. 17)
381L 1057:Richtlinie81/1057/EWGdes Ratesvom14.Dezember1981(ABl.Nr. L 385vom31. 12.1981,S. 25)
1 85 I: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge—Beitrittdes KönigreichsSpanien und der
PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
389L 059:Richtlinie89/594/EWGdesRatesvom30.Oktober1989(ABl.Nr. L 341vom13.11.1989,S. 19)
390L 0658:Richtlinie90/658/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 73)

Il. Verkehrspolitik

Ill. Umwelt

5. 2. 1976, S. 1), geändert durch:
- 1.79 H: Akte über die Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge— Beitrittder RepublikGriechenland

(ABl.Nr. L 291vom19.11.1979,S. 17)
- 185 I: Akte überdie Beitrittsbedingungenund die Anpassungender Verträge- Beitrittdes KönigreichsSpanienund der

PortugiesischenRepublik(ABl.Nr. L 302vom15.11.1985,S. 23)
- 390L 0656:Richtlinie90/656/EWGdes Ratesvom4. Dezember1990(ABl.Nr. L 353vom17.12.1990,S. 59)
- 391L 0692:Richtlinie91/692/EWGdes Ratesvom23.Dezember1991(ABl.Nr. L 377vom31. 12.1991,S. 48)
Österreich:1.Januar1997
380L 0836:Richtlinie80/836/EuratomdesRatesvom15.Juli 1980zurÄnderungderRichtlinien,mitdenendieGrundnormenfür
denGesundheitsschutzder BevölkerungundderArbeitskräftegegendie GefahrenionisierenderStrahlungenfestgelegtwerden
(ABl.Nr. L 246vom17.9. 1980,S. 1),geändertdurch:
- 384L 0467:Richtlinie84/467/Euratomdes Ratesvom3. September1984(ABl.Nr. L 265vom5. 10.1984,S. 4)
a) Österreich:1.Januar1997
b) Finnland: 1. Januar 1997
c) Schweden: 1. Januar 1997
392L 0014:Richtlinie9&/14/EWGdesRatesvom2.März1992zurEinschränkungdesBetriebsvonFlugzeugendesTeils Il Kapitel
2 Band1desAnhangs16zumAbkommenüberdieInternationaleZivilluftfahrt,2. Ausgabe(1988)(ABl.Nr. L 76vom23.3. 1992,
S.21)
Österreich:1.April2002
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IV. Energie
368L 0414:Richtlinie68/414/EWGdesRatesvom20.Dezember1968zurVerpflichtungderMitgliedstaatenderEWG,Mindestvorräte
an Erdölund/oderErdölerzeugnissenzu halten(ABl.Nr. L 308vom23. 12.1968,S. 14),geändertdurch:
- 172 B:AkteüberdieBeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträge—BeitrittdesKönigreichsDänemark,Irlandsunddes

VereinigtenKönigreichsGroßbritannienundNordirland(ABl.Nr. L 73vom27.3. 1972,S. 14)
- 372L 0425:Richtlinie72/425/EWGdes Ratesvom19.Dezember1972(ABl.Nr. L 291vom28. 12.1972,S. 154)

Finnland:1. Januar 1996.

V. Landwirtschaft

1. 393L 0023:Richtlinie93/23/EWGdes Ratesvom1. Juni 1993betreffenddiestatistischenErhebungenüberdieSchweineerzeu-
gung(ABI.Nr. 149vom21.6. 1993,S. 1).
Finnland:1. Januar 1996

2. 393L 0024:Richtlinie93/24/EWGdesRatesvom1.Juni 1993betreffenddiestatistischenErhebungenüberdieRindererzeugung
(ABl.Nr.L 149vom21.6.1993,S. 5).
Finnland:1. Januar 1996
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Erster Teil
Anpassung

derSatzungderEuropäischenInvestitionsbank

Artikel 1
Artikel3desProtokollsüberdieSatzungderBankerhältfolgen-

de Fassung:
„Artikel3

NachArtikel198ddiesesVertragssindMitgliederderBank:
—das KönigreichBelgien,

das Königreich Dänemark,
dieBundesrepublikDeutschland,
dieGriechischeRepublik,
das KönigreichSpanien,
die FranzösischeRepublik,
Irland,
die Italienische Republik,
dasGroßherzogtumLuxemburg,
das KönigreichderNiederlande,
das KönigreichNorwegen,
dieRepublikÖsterreich,
die PortugiesischeRepublik,

- die RepublikFinnland,
—das KönigreichSchweden,
- dasVereinigteKönigreichGroßbritannienundNordirland.“

t

Artikel 2
Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 des Protokolls über die Sat-

zungderBankerhältfolgendeFassung: ;
„(1)DieBankwirdmiteinemKapitalvon62 940MillionenECU
ausgestattet,das vondenMitgliedstaatenin folgenderHöhege-
zeichnetwird:
- Deutschland 11 017 450 000
- Frankreich 11 017 450 000
— Italien 11 017 450 000
—VereinigtesKönigreich 11.017450000
—Spanien 4 049856000
—Belgien 3 053960000
—Niederlande 3 053960000
—Schweden 2 026000000
—Dänemark 1546308000
- Österreich 1516000000
- Norwegen 927000000
- Finnland 871000000
- Griechenland 828380000
—Portugal 533844000
— Irland 386576000
—Luxemburg 77316000.“

Artikel 3
Artikel 10 des Protokollsüber die Satzungder Bank erhält

folgendeFassung:

„Artikel10
Soweit in dieser SatzungnichtsGegenteiligesbestimmtist,

werdendie Entscheidungendes RatesderGouverneuremitder
MehrheitseinerMitgliedergefaßt.Diese Mehrheitmuß minde-
stens50 v.H. des gezeichnetenKapitalsvertreten.Der Rat der
Gouverneurestimmtnach den in Artikel 148 dieses Vertrags
vorgesehenenBestimmungenab.“

Artikel4
Artikel 11 Absatz 2 Unterabsätze 1, 2 und 3 des Protkolls über

die SatzungderBankerhältfolgendeFassung:
„(2)DerVerwaltungsratbestehtaus26ordentlichenund13stell-
vertretendenMitgliedern.
Die ordentlichenMitgliederwerdenfür fünf Jahre vom Rat der
Gouverneurewiefolgtbestellt:
- drei ordentlicheMitglieder, die von der Bundesrepublik
Deutschlandbenanntwerden;—dreiordentlicheMitglieder,die
von der Französischen Republik benannt werden;

- dreiordentlicheMitglieder,die vonder ItalienischenRepublik
benannt werden;

- drei ordentlicheMitglieder,die vom VereinigtenKönigreich
Großbritannien und Nordirland benannt werden;

—zwei ordentlicheMitglieder,die vom KönigreichSpanienbe-
nannt werden;

—einordentlichesMitglied,dasvomKönigreichBelgienbenannt
wird;

—ein ordentlichesMitglied,das vomKönigreichDänemarkbe-
nanntwird;

—ein ordentlichesMitglied,das von der GriechischenRepublik
benanntwird;

— einordentliches Mitglied, das von Irland benannt wird;

— ein ordentliches Mitglied, das vom Großherzogtum Luxemburg
benanntwird;

—einordentlichesMitglied,das vomKönigreichderNiederlande
benanntwird;—einordentlichesMitglied,das vomKönigreich
Norwegenbenanntwird;

- ein ordentlichesMitglied,das von der RepublikÖsterreich
benanntwird;

—einordentlichesMitglied,dasvonderPortugiesischenRepublik
benanntwird;

—ein ordentlichesMitglied,das von der RepublikFinnlandbe-
nannt wird;

— ein ordentliches Mitglied, das vom Königreich Schweden be-
nannt wird;

- ein ordentlichesMitglied,das von der Kommissionbenannt
wird.

DiestellvertretendenMitgliederwerdenfürfünfJahre vomRatder
Gouverneurewiefolgtbestellt:
- zwei stellvertretende Mitglieder, die von der Bundesrepublik

Deutschland benannt werden;
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—zwei stellvertretendeMitglieder,die von der Französischen
Republikbenanntwerden;—zwei stellvertretendeMitglieder,
dievonder ItalienischenRepublikbenanntwerden;

— zweistellvertretendeMitglieder,dievomVereinigtenKönigreich
GroßbritannienundNordirlandbenanntwerden;

- einstellvertretendesMitglied,dasvomKönigreichSpanienund
vonderPortugiesischenRepublikimgegenseitigenEinverneh-
menbenanntwird;

—einstellvertretendesMitglied,dasvondenBenelux-Ländernim
gegenseitigenEinvernehmenbenanntwird;

—ein stellvertretendesMitglied,das vomKönigreichDänemark,
vonderRepublikGriechenlandundvonIrlandimgegenseitigen
Einvernehmenbenanntwird;

—einstelivertretendesMitglied,das vondemKönigreichNorwe-
gen, der Republik Österreich, der Republik Finnland und dem
KönigreichSchweden im gegenseitigenEinvernehmenbe-
nannt wird;

—einstellvertretendesMitglied,dasvonderKommissionbenannt
wird.“

Artikel5
Artikel12Absatz2 Satz2 des ProtokollsüberdieSatzungder

BankerhältfolgendeFassung:
„FürdiequalifizierteMehrheitsind 18Stimmenerforderlich.“

ZweiterTeil
SonstigeBestimmungen

Artikel6

chendihremAnteilandemvondenMitgliedstaatenzum1.Januar
1995einzuzahlendenTeil des Kapitals:
Schweden137913558ECU,
Österreich103196917ECU,
Norwegen63 102600ECU,
Finnland59290577ECU.
DieseBeiträgewerdenin fünfgleichenHalbjahresratengezahlt,
die jeweilsam30.Aprilund31.Oktoberfälligwerden.Dieerste
Ratewirdan demjenigenderbeidenDatenfällig,das demZeit-
punktdes Beitrittsals nächstesfolgt.
(2)AndemTeil,derzumZeitpunktdesBeitrittsaufgrundderam

11.Juni 1990beschlossenenKapitalerhöhungnocheinzuzahlen
ist,beteiligensichdieneuenMitgliedstaatenwiefolgt:

Schweden14069444ECU,
Österreich10527778ECU,
Norwegen6 437500ECU,
Finnland6048611ECU.
DieseBeträgewerdenin achtgleichenHalbjahresratengezahlt,
dieab30.April1995entsprechenddemfürdieseKapitalerhöhun-
genfestgelegtenZeitplanfälligwerden.

Artikel 7
Die neuenMitgliedstaatenleistenzum Reservefonds,zu der

zusätzlichen Rücklage und zu den den Rücklagen gleichzuset-
zendenRückstellungensowiezu demdenRücklagenundRück-
stellungennochzuzuweisendenBetrag(SaldoderGewinn- und
Verlustrechnungzum31. Dezemberdes demBeitrittvorausge-
hendenJahres), wie sie in der genehmigtenBilanz der Bank
ausgewiesenwerden,zu den in Artikel6 Absatz1 diesesProto-
kollsvorgesehenenZeitpunktenBeiträge,diefolgendenProzent-
sätzenderRücklagenundRückstellungenentsprechen:
Schweden3,51736111v.H.,
Österreich2,63194444v.H.,
Norwegen1,60937500v.H.,
Finnland1,51215278v. H..

Artikel 8
Die in den Artikeln6 und 7 dieses Protokollsvorgesehenen
EinzahlungenwerdenvondenneuenMitgliedstaateninECU oder
in ihrerLandeswährunggeleistet.
ErfolgtdieZahlunginLandeswährung,sowirdfürdieBerechnung
der einzuzahlenden Beträge der ECU-Umrechnungskurs zugrun-
de gelegt, der am letztenArbeitstag des den betreffenden Einzah-
lungsterminenvorausgehendenMonatsgilt.Die gleicheBerech-
nungsweisegiltfürdenKapitalausgleichnachArtikel7 desProto-
kollsüberdieSatzungderBank.

Artikel9
(1) Unmittelbar nach dem Beitritterhöht der Rat der Gouverneu-

re die Mitgliederzahldes Verwaltungsratsdurchdie Bestellung
vonvierordentlichenMitgliedern,vondenenjederneueMitglied-
staat eines benennt, sowie eines im gegenseitigen Einvernehmen
von dem KönigreichNorwegen,der RepublikÖsterreich,der
RepublikFinnlandund dem KönigreichSchwedenbenannten
stellvertretendenMitglieds.
(2) Die Amtszeit der so bestellten ordentlichen Mitglieder und

des so bestelltenstellvertretendenMitgliedsläuftmitdemEnde
der Jahressitzung des Rates der Gouverneure ab, auf weicher der
Jahresberichtfürdas Geschäftsjahr1997geprüftwird.

UnterBerücksichtigungdes völkerrechtlichenSonderstatusder
Älandinsein werden die die Europäische Union begründenden
VerträgeaufdieÄlandinselnmitfolgendenAbweichungenange-
wandt: -

Artikel 1
DieBestimmungendes EG-VertragslassendieAnwendungder
am1.Januar1994inbezugaufdie AlandinselngeltendenBestim-
mungenunberührt,diefolgendesbetreffen:
— die - in nichtdiskriminierender Weise anzuwendende — Ein-
schränkungdesRechtsnatürlicherPersonen,dienichtregiona-
len.Bürgerstatus(hembygdsrätt/kotiseutuoikeus)der Älandin-
selnbesitzen,sowiejuristischerPersonen,ohneGenehmigung

der zuständigenBehördender Älandinselnauf diesenInseln
Grundeigentumzu erwerbenundzu besitzen;

—die —in nichtdiskriminierenderWeise anzuwendende—Ein-
“schränkungdesRechtsnatürlicherPersonen,dienichtregiona-
len Bürgerstatus(hembygdsrätt/ikotiseutuoikeus)der Älandin-
selnbesitzen,oderjuristischerPersonen,sichohneGenehmi-
gungderzuständigenBehördenderÄlandinselnaufdenÄland-
inseln niederzulassenoder dort Dienstleistungenzu erbrin-
gen.

Artikel 2
a) DasHoheitsgebietderÄlandinseln- dasalsDrittlandgebietim

Sinne des Artikels3 Absatz 1 dritterGedankenstrichder



Richtlinie77/388/EWGdesRatesinihrergeändertenFassung
undals nichtin denAnwendungsbereichder Richtlinienzur
HarmonisierungderVerbrauchsteuernfallendesStaatsgebiet
imSinnedes Artikels2 derRichtlinie92/12/EWGdes Rates
gilt —wird vom räumlichenGeltungsbereichder Gemein-
schaftsbestimmungenim Bereich der Harmonisierungder
RechtsvorschriftenderMitgliedstaatenüberdie Umsatzsteu-
ernsowieüberVerbrauchsteuernundandereArtenindirekter
Besteuerungausgenommen.DieseBefreiungdarfkeineAus-
wirkungenaufdieEigenmittelderGemeinschafthaben.

Dieser Absatz findetauf die Bestimmungender Richtlinie
69/335/EWGdes Rates in ihrergeändertenFassungbetref-
fenddieGesellschaftsteuerkeineAnwendung.

ein existenzfähigeslokalesWirtschaftsiebenaufrechtzuerhal-
ten;sie darfkeinenachteiligenAuswirkungenaufdie Interes-
senderUnionundihregemeinsamenPolitikenhaben.Istdie
Kommissionder Ansicht,daß Buchstabea insbesonderein
bezugaufdieWettbewerbsneutralitätoderdieeigenenMittel
nichtmehrgerechtfertigtist,so unterbreitetsiedemRatgeeig-
neteVorschläge,dersodannentsprechenddeneinschlägigen
Artikelndes EG-Vertragstätigwird.

Artikel 3

DiehohenVertragsparteien-

undzu entwickeln;

der Samen -

sindwiefolgtübereingekommen:

des Protokollsbeschließen.

DiehohenVertragsparteien-

sindwiefolgtübereingekommen:

Erdölvorkornmen haben;
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b) ausschließlicheRechtezur Ressourcenbewirtschaftung,unteranderemExplorations-
undFörderpolitik,dieOptimierungvonEntwicklungundProduktionunddasTempo,in
demErdölvorkommenabgebautoderanderweitiggenutztwerdenkönnen;

c). ausschließlicheRechtezur Festlegungund Erhebungvon Steuem,Lizenzgebühren
oderanderenfinanziellenZahlungen,dieaufgrunddieserExplorationundFörderungzu
entrichtensind,

undbekräftigen,daßdieAusübungdieserRechtedurchdieMitgliedstaatenimEinklangmit
den Verträgenund den sonstigenBestimmungendes Gemeinschaftsrechtserfolgen
muß.

Protokoll Nr. 5
überdieBeteiligungderneuenMitgliedstaatenan denMitteln

derEuropäischenGemeinschaftfürKohleundStahl
DerBeitragderneuenMitgliedstaatenzudenMittelnderEuropäischenGemeinschaftfür

KohleundStahlwirdwiefolgtfestgesetzt:
- RepublikÖsterreich:15300000ECU
—RepublikFinnland:12 100000ECU
- KönigreichNorwegen:1 800000ECU
—KönigreichSchweden:16700000ECU.
DieseBeiträgewerdenin zweizinsfreiengleichenRatengeleistet,dieersteam 1. Januar
1995unddiezweiteam 1. Januar 1996.

Protokoll Nr. 6
überSonderbestimmungenfürZielNr.6 imRahmen

derStrukturfondsin Finnland,NorwegenundSchweden
DiehohenVertragsparteien-

unterBerücksichtigungderAnträgeFinnlands,NorwegensundSchwedensaufbesonde-
re Strukturfondsunterstützungfür ihreamschwächstenbesiedeltenGebiete,

in derErwägung,daßdieUnioneinneuesergänzendesZielNr. 6 vorgeschlagenhat,

inderErwägung,daßauchdieseÜbergangsregelungimJahre 1999zusammenmitder
grundlegendenRahmenverordnung(EWG) Nr. 2081/93überstrukturelleInstrumenteund
Politiken neu bewertet und überprüftwerden soll,

inderErwägung,daßdieKriterienunddasVerzeichnisderfürdiesesneueZielin Frage
kommendenGebietefestzulegensind,

in derErwägung,daß zusätzlicheMittelfürdiesesneueZielbereitgestelltwerden,

in derErwägung,daß dieVerfahrenin bezugaufdiesesneueZielfestzulegensind,

sindwiefolgtübereingekommen:

Artikel 1
Bis zum 31. Dezember1999tragendie Strukturfonds,das Finanzinstrumentfür die

Ausrichtungder Fischerei(FIAF) und die EuropäischeInvestitionsbank(EIB) jeweilsin
angemessenerWeisezurVerwirklichungeinesweiterenvorrangigenZielsinErgänzungder
fünfZielenachArtikel1derVerordnung(EWG)Nr.2052/88desRatesinderFassungder
Verordnung(EWG) Nr. 2081/93des Ratesbei;dieseszusätzlicheZiel lautetwie folgt:
- FörderungderEntwicklungundstrukturellenAnpassungvonGebietenmiteinerextrem
niedrigenBevölkerungsdichte(nachstehend„ZielNr.6°genannt).

Artikel 2
GebieteimSinnedesZielsNr.6 sindgrundsätzlichRegionendes NUTS-II-Niveausmit

einerBevölkerungsdichtevon8 Einwohnemje Quadratkilometeroderwenigerodergehö-
renzu solchenRegionen.DarüberhinauskannsichdieGemeinschaftshilfevorbehaltlich
derVorschriftenüberdieBevölkerungsdichteauchaufkleinereangrenzendeundbenach-
barteGebieteerstrecken,diedas gleicheKriteriumderBevölkerungsdichteerfüllen.
DieseRegionenundGebiete,indiesemProtokoll„Regionen“desZielsNr.6 genannt,sind
inAnhang| aufgeführt. \
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Artikel 3
Als angemessenerBetragfürdenZeitraum1995bis 1999geltenGemeinschaftsmittelin

Höhevon1 109MillionenECU zu PreisendesJahres 1995,dievondenStrukturfondsund
demFIAF fürdie inAnhang1aufgeführtenRegionendesZielsNr.6 bereitgestelltwerden.
In Anhang2ist dieAufteilungderMittelproJahr undMitgliedstaatenthalten.DieseMittel
kommenzudenMittelnhinzu,diebereitsimPlanfürdieAuszahlungausdenStrukturfonds
unddemFIAF gemäßderVerordnung(EWG) Nr. 2052/88des Ratesin der Fassungder
Verordnung(EWG) Nr. 2081/93des Ratesvorgesehensind.

Artikel 4
VorbehattlichderArtikel1,2 und3findendieBestimmungendernachstehendgenannten

Verordnungen,insbesonderedie Bestimmungenfür das Ziel Nr. 1, auf das Ziel Nr. 6
Anwendung:
Verordnung(EWG)Nr. 2080/93des Rates

- Verordnungen(EWG)Nrn.2052/88,4253/88,4254/88,4255/88und4256/88desRates,
geändertdurchdieVerordnungen(EWG)Nrn.2081/93,2082/93,2083/93,2084/93und
2085/93des Rates.

Artikel 5
DieBestimmungendiesesProtokolls,einschließlichderBeihilfefähigkeitderinAnhang1

aufgeführtenRegionenfürHilfenaus denStrukturfonds,werden1999zusammenmitder
Rahmenverordnung(EWG) Nr. 2081/93überStrukturinstrumenteund-politikenundnach
demin jenerVerordnungfestgelegtenVerfahrenüberprüft.

AnhangI
RegionendesZielsNr.6

Finnland:
DienördlichenundöstlichenNUTS-Il-Regionen,welchedie„Maakunta“(NUTS-II-Region)
von Lappi und die drei „Maakunnat“von Kainuu,Pohjois-KarjalaundEtelä- Savo sowie
folgendeangrenzendeGebieteumfassen:
— inder„Maakunta“vonPohjois-Pohjanmaa:„Seutukunnat“vonli, Pyhäntä,Kuusamound

Nivala
- in der„Maakunta“vonPohjois-Savo:„Seutukunta“vonNilsiä
- inder„Maakunta“vonKeski-Suomi:„Seutukunnat“vonSaarijärviundViitasaari
- in der „Maakunta“von Keski-Pohjanmaa: „Seutukunta“von Kaustinen.

Norwegen:
Die NUTS-II-Regiondes nördlichenNorwegen,welchedie„Fylike“(NUTS-II-Region)von
Finnmark,Troms,NordlandundNord-Trandelagumfaßt.
Schweden:
Die NUTS-II-Regiondes nördlichenSchweden,weichedie „län“(NUTS-III-Region)von
Norrbotten,VästerbottenundJämtiandumfaßt,jedochnichtfolgendeTeilgebiete:
- in Norrbotten: die „‘kommun“von Luleä, die „församling“von Överluleä in der „kommun“

von Boden und die „kommun“von Piteä (ausgenommen„folkbokföringsdistrikt“von
Markbygden) "

- in Västerbotten:die„Kkommuner“vonNordmaling,Robertsfors,VännäsundUmeäund
die „församlingar“von Boliden,Bureä,Burträsk,Byske,Kägedalen,Lövänger,Sankt
Olov, SanktÖrjan und Skellefteä in der „kommun“von Skellefteä,

zusätzlichaberfolgendeangrenzendeTeilgebieteumfaßt:
- in der„län“vonVästemorriand:die„kommuner“vonÄngeundSollefteä,die„församlin-

gar“von Holmund Lidenin der “«ommun“von Sundsvall,und die„församlingar“von
Anundsjö,Björna,SkorpedundTrehömingsjöin der„kommun“vonÖrnsköldsvik

— in der „län“von Gävleborg: die „kommun“von Ljusdal
- in der„län“vonKopparberg:die„kommuner“vonÄlvdalen,Vansbro,Orsa undMalung

unddie„församlingar“vonVenjanundVämhusinder„kommun“vonMora
— inder„län“vonVärmland:die„kommun“vonTorsby.
Die Bezugnahmenauf NUTS in diesemAnhanggreifender endgültigenFestlegungder
NUTS-NiveausindenobengenanntenRegionenundGebietennichtvor. .
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MIOECUzuPreisenvon1995
1995 1996 1997 1998 1999 1995-1999

Norwegen 65 69 78 83 368
Finnland 90 95 101 110 . 115 511
Schweden 41 43 49 51 230
Insgesamt 196 207 220 237 249 1109

2081/93des Rates.

DiehohenVertragsparteien-

inderErwägung,daß es, obwohlSvalbard- vorbehaltlichdes
Artikels1diesesProtokolls-—vomGeltungsbereichderdieUnion
begründendenVerträgeausgeschlossenist, gleichwohlwün-
schenswertist,VereinbarungenüberdenHandelmitbestimmten
Erzeugnissenmit Ursprungin Svalbardzu treffen,damitder
HandelmitdiesenErzeugnissenweiterhinunterdenselbenBedin-
gungenstattfindenkann,wiedies nachdemFreihandelsabkom-
menzwischender EG unddemKönigreichNorwegenunddem
FreihandelsabkommenzwischendenMitgliedstaatender EGKS
undderEGKS einerseitsunddemKönigreichNorwegenanderer-
seits vor dem Beitritt Norwegens zur Union der Fall war,

inderErwägung,daßderBeitrittNorwegenszurEuropäischen
Unionbedeutet,daß entsprechenddemgemeinschaftlichenBe-
sitzstandund insbesondereden Regelnder GemeinsamenFi-
schereipolitikdie Aufteilungaller Ressourcen,zu denendie Fi-
schereifahrzeugederMitgliedstaateneinschließlichNorwegensin
den Gewässernbis zu 200 Seemeilenum SvalbardZugang
haben,sowiedieBewirtschaftungdieserAufteilungvonderUnion
aufderGrundlagederderzeitigenPraxisentschiedenwird,

in Erkenntnisdessen,daß es äußerstwichtigist, lebensfähige
SiedlungenaufSvalbardzu erhalten-

sindwiefolgtübereingekommen-

Artikel1
Die die EuropäischeUnionbegründendenVerträgefindenauf

SvalbardkeineAnwendung.
DerBeitrittNorwegenszurEuropäischenUnionbedeutetjedoch,
daß entsprechenddemgemeinschaftlichenBesitzstandund ins-
besondereden Regeln der GemeinsamenFischereipolitikdie
AufteilungallerRessourcen,zudenendieFischereifahrzeugeder
MitgliedstaateneinschließlichNorwegensin denGewässembis
zu 200SeemeilenumSvalbardZuganghaben,sowiedieBewirt-
schaftungdieserAufteilung,vonderUnionaufderGrundiageder
derzeitigenPraxisentschiedenwird.

Artikel 2
(1)Die folgendenWarenmitUrsprungin Svalbardkönnenfrei

vonZöllen,AbgabengleicherWirkungundmengenmäßigenBe-
schränkungenindieUnioneingeführtwerden:

GZT-Nummer Warenbezeichnungen

2701 Steinkohle; Steinkohlenbriketts
undähnlicheaus Steinkohle
gewonnenefesteBrennstoffe

(2)DerRatkannaufVorschlagderKommissionmitqualifizier-
ter MehrheitzusätzlicheRegelungeneinführen,mit denendie
Einfuhrandererals der in Absatz 1 genanntenWarenmitUr-
sprungin Svalbardin die EuropäischeUnion unterdenselben
Bedingungengestattetwird.

(3)
a) Die in Absatz 1 genanntenWaren geltenim Sinne dieses

ProtokollsalsWarenmitUrsprunginSvalbard,wennsie dort
vollständig gewonnen wurden, das heißt, in Svalbard im Berg-
baugefördertwordensind.

b) FürdieseErzeugnissegeltenbeiderEinfuhrin dieUniondie
Bestimmungendieses Protokolls,wenn der Exporteurauf
einerRechnung,einemLieferscheinodereinemanderenHan-
deisdokumenteineentsprechendeErklärungabgibt.

=

c) Die norwegischenZollbehördentreffen die erforderlichen
Maßnahmen,um die ordnungsgemäßeAnwendungdieses
Absatzessicherzustellen.

(4) Folgendes ist mit diesem Protokoll insofern unvereinbar, als
es denHandelzwischenderUnionundSvalbardbeeinträchtigen
könnte:

i) SämtlicheVereinbarungenzwischenUnternehmen,Beschlüs-
sevonUnternehmensvereinigungenundabgestimmteVerhal-
tensweisenzwischenUnternehmen,welchedieVerhinderung,
Einschränkungoder Verfälschungdes Wettbewerbsbei der
Erzeugungoder dem Handelmit Waren bezweckenoder
bewirken;

i) Mißbraucheiner beherrschendenStellungdurch ein oder
mehrereUnternehmenin den Hoheitsgebietender Vertrag-
sparteieninsgesamtoder einemwesentlichenTeil dersel-
ben;

ii) staatlicheBeihilfen,diedenWettbewerbdadurchverfälschen
oderzu verfälschendrohen,daßsie bestimmteUntemehmen
oderdie ErzeugungbestimmterWarenbegünstigen.

(5) Treten bei der Durchführungder Bestimmungendieses
ArtikelsSchwierigkeitenauf,so kannder Rat aufVorschlagder
KommissionmitqualifizierterMehrheitdieerforderlichenMaßnah-
menerlassen.

Artikel 3
Die AnwendungdiesesProtokollsbeeinträchtigtin keinerWeise
dieStandpunktederVertragsparteienimHinblickaufdieAnwen-
dungdes PariserVertragsvon1920.
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DiehohenVertragsparteien-

inderErwägung,daßeinigeneueMitgliedstaatendieMöglich-
keit habenmöchten,in der Zeit zwischender Unterzeichnung

. diesesVertragsundseinemInkrafttretenWahlenzum Europäi-
schenParlamentdurchzuführen--

sindwiefolgtübereingekommen:

Artikel 1
NachArtikel31 Absatz3 dieserBeitrittsaktekannjederneue

Mitgliedstaatwährendder Interimszeitzwischender Unterzeich-
nung der Beitrittsakte und ihrem Inkrafttreten für diesen Staat
WahlenzumEuropäischenParliamentdurchführen.

Artikel 2
Die einschlägigen Bestimmungen des Aktes vom

20. September1976zur Einführungallgemeinerunmittelbarer
Wahlen der Abgeordnetendes EuropäischenParlaments,der
dem Beschluß 76/787/EGKS, EWG, Euratom - zuletzt geändert
durchdieseBeitrittsakte—beigefügtist,geltenfür nachdiesem
Protokoll durchgeführte Wahlen entsprechend.

Die Wahlenwerdengemäßden Bestimmungenim Anhangzu
diesemProtokolldurchgeführt.

Artikel 3
Das Ergebnisder nachden Artikeln1 und 2 durchgeführten

WahlenwirdzudemZeitpunktwirksam,zu demdieserVertragfür
die neuenMitgliedstaaten,die solcheWahlendurchgeführtha-
ben, in Kraft tritt.

Artikel 4
Hinsichtlichder nach Maßgabedieses Protokollsgewählten

AbgeordnetengiltabdemZeitpunktdesBeitrittsdesbetreffenden
Mitgliedstaatsfolgendes:
- dasEuropäischeParlamenthatdieBefugnissenachArtikel11

desAktesvom20.September1976zurEinführungallgemei-
ner unmittelbarerWahlen der Abgeordnetendes Europäi-
schen Parlaments;

- derGerichtshofhatdieselbenBefugnissewiebeidenWahlen,
die nach Artikel 3 Absatz 1 der Beitrittsakte durchgeführt
werden.

KapitelI
Allgemeines

Artikel 1
ImSinnediesesAnhangsbezeichnetderAusdruck

l „Wahlenzum EuropäischenParlament“die allgemeinenun-
mittelbarenWahlenderAbgeordnetendesEuropäischenPar-
lamentsentsprechenddemAktvom20.September1976zur
EinführungallgemeinerunmittelbarerWahlenderAbgeordne-
ten des EuropäischenParlaments(ABl. Nr. L 278 vom
8.10.1976,S. 5);

- „Wahlgebiet“das Gebietdes neuenMitgliedstaats,in dem
gemäßdemgenanntenAktund- indessenRahmen- gemäß
derWahlrechtsordnungdiesesStaatesdessenVolkdieAb-
geordnetendes EuropäischenParlamentswählt;

- „Beitrittsstaat‘ einen neuen Mitgliedstaat, der Wahlen zum
EuropäischenParlamentnach Maßgabedieses Protokolls
durchführt,bevordieserVertragin Krafttritt;

- „Wohnsitzbeitrittsstaat“einenBeitrittsstaat,in demder Uni-
onsbürgerseinenWohnsitzhat,ohnedessenStaatsangehö-
rigkeitzu besitzen;

- „Herkunftsmitgliedstaat“den Mitgliedstaat, dessen Staatsan-
gehörigkeitderUnionsbürgerbesitzt;

- „aktivWahlberechtigterder Gemeinschaft“einenUnionsbür-
" ger,dergemäßdiesemAnhangimWohnsitzbeitrittsstaatdas

aktiveWahlrechtbei denWahlenzum EuropäischenParla-
menthat;

- „passiv‚Wahlberechtigterder Gemeinschaft“einen Unions-
bürger, der gemäß diesem Anhang im Wohnsitzbeitrittsstaat

das passiveWahlrechtbei den Wahlenzum Europäischen
Parlamenthat;

- „Wählerverzeichnis“das von der zuständigenBehördenach
der Wahlrechtsordnungdes Wohnsitzbeitrittsstaatserstelite
und fortgeschriebene amtliche Verzeichnis aller Wähler, die
das Rechthaben,in einembestimmtenWahlkreisodereiner
bestimmtenGebietskörperschaftzu wählen,oderdasMelde-
register,wenndieWahlberechtigungdortausgewiesenist;

— „maßgeblicherTag“ den Tagoder die Tage, an denendie
UnionsbürgergemäßdemRechtdes Wohnsitzbeitrittsstaats
die Voraussetzungenerfüllenmüssen,umdortwählenoder
gewähltwerdenzu können;

- „förmlicheErklärung“die Erklärungdes Betreffenden,deren
falscheAbgabe nach den geltendennationalenRechtsvor-
schriftenstrafbarist.

Artikel 2
WerammaßgeblichenTag

a) UnionsbürgerimSinnevonArtikel8 Absatz1 Unterabsatz2
desEG-Vertragsistund

b) - ohnedieStaatsangehörigkeitdesWohnsitzbeitrittsstaatszu
besitzen—die Bedingungenerfüllt,an die das Rechtdieses
Staatsdas aktiveundpassiveWahlrechtseinerStaatsange-
hörigen knüpft,

hatdasaktiveundpassiveWahlrechtbeidenWahlenzumEuro-
päischen Parlament im Wohnsitzbeitrittsstaat, sofern er nicht ge-
mäßdenArtikeln5 oder6 des aktivenundpassivenWahlrechts
verlustig gegangen ist.
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Wenndie StaatsangehörigendesWohnsitzbeitrittsstaatsnurun-
terderVoraussetzungwählbarsind,daß sie ihreStaatsangehö-
rigkeitseiteinerMindestzeiterworbenhaben,so giltdieseVor-
aussetzungals von den Unionsbürgernerfüllt,wenn sie die
Staatsangehörigkeiteines Mitgliedstaatsseit derselbenZeit er-
worbenhaben.

Artikel 3
(1) Im Beitrittsstaatdarfnichtwählen,weran denWahlenim

Jahr 1994ineinemderMitgliedstaatenteilgenommenhat.
(2) ImBeitrittsstaatdarfnichtals Kandidataufgestelltwerden,

werbeidenWahlenimJahr 1994ineinemderMitgliedstaatenals
Kandidataufgestelltwordenist.

Artikel 4
Wenndie Staatsangehörigendes Wohnsitzbeitrittsstaatsdas

aktiveoderpassiveWahlrechtnur unterder Voraussetzungbe-
sitzen,daß sie ihrenWohnsitzseiteinerMindestzeitimWahilge-
biethaben,so giltdieseBedingungals vondenaktivundpassiv
Wahlberechtigtender Gemeinschafterfüllt,wennsie in anderen
Mitgliedstaatenfür die gleiche Dauer einen Wohnsitzhatten.
DieseBestimmungfindetunbeschadetspezifischerBedingungen
imZusammenhangmitder Dauerdes Wohnsitzesin einembe-
stimmten Wahlkreis oder einer bestimmten Gebietskörperschaft
Anwendung.

Artikel 5
(1)Jeder Unionsbürger,derseinenWohnsitzineinemBeitritts-

staathat,ohnedessenStaatsangehörigkeitzu besitzen,undder
nachdemRechtdesWohnsitzbeitrittsstaatsodernachdemRecht
seinesHerkunftsmitgliedstaatsinfolgeeinerzivil-oderstrafrechtli-
chen Einzelfallentscheidungdes passivenWahlrechtsverlustig
gegangenist,istvonderAusübungdiesesRechtsbeidenWahlen
zum EuropäischenParlamentim Wohnsitzbeitrittsstaatausge-
schlossen.
(2) Die Bewerbung eines Unionsbürgers zu den Wahlen zum

EuropäischenParlamentimWohnsitzbeitrittsstaatwirdfür unzu-
lässig erklärt, wenn der Bewerber die nach Artikel 9 Absatz 2
erforderlicheBescheinigungnichtvorlegenkann.

Artikel 6
(1)DerWohnsitzbeitrittsstaatkannsichdavonüberzeugen,daß

der Unionsbürger,der denWunschzumAusdruckgebrachthat,
seinaktivesWahlrechtdortauszuüben,diesesRechtsnichtinfol-
geeinerzivil-oderstrafrechtlichenEinzelfallentscheidungimHer-
kunftsmitgliedstaatverlustiggegangenist.
(2)ZurDurchführungvonAbsatz1 kannderWohnsitzbeitritts-

staatdie in Artikel8 Absatz2 vorgeseheneErklärungdemHer-
kunftsmitgliedstaatübermitteln.Zu diesemZweck werdendie
zweckdienlichenund im RegelfallverfügbarenMitteilungenaus
dem Herkunftsmitgliedstaatin angemessenerForm und Frist
übermittelt;dieseMitteilungendürfennurdieAngabenenthalten,
diefürdieDurchführungdiesesArtikelsunbedingtnotwendigsind,
unddürfennurzu diesemZweckverwendetwerden.Wenndie
Mitteilungenden Inhaltder Erklärungin Abredestellen,trifftder
Wohnsitzbeitrittsstaatdie geeignetenMaßnahmen,umdie Teil-
nahmedes Betreffendenan derWahlzu verhindern.
(3)AußerdemkannderHerkunftsmitgliedstaatdemWohnsitz-

beitrittsstaatin angemessenerFormundFristallefürdieDurch-
führungdiesesArtikelserforderlichenInformationenübermitteln.

Artikel 7
(1) Ein aktiv Wahlberechtigter der Gemeinschaft übt das aktive

WahlrechtaufseinenWunschhin imWohnsitzbeitrittsstaataus.
(2) BestehtimWohnsitzbeitrittsstaatWahlpflicht,so giltdiese

PflichtauchfürdieaktivWahlberechtigtenderGemeinschaft,die
denWunschgeäußerthaben,das aktiveWahlrechtauszuüben.

KapitelII
Ausübung

des aktivenundpassivenWahlrechts

Artikel 8
(1)DerBeitrittsstaattrifftdieerforderlichenMaßnahmen,damit

dieaktivWahlberechtigtenderGemeinschaft,diedieswünschen,
rechtzeitigvordenWahlenindasWählerverzeichniseingetragen
werdenkönnen.

(2) Um in das Wählerverzeichniseingetragenzu werden,hat
der aktivWahlberechtigteder Gemeinschaftdie gleichenNach-
weise wie ein nationaleraktivWahlberechtigterbeizubringen.
Außerdemhat er eine förmlicheErklärungvorzulegen,aus der
folgendeshervorgeht:

a) seineStaatsangehörigkeitundseineAnschriftimWahlgebiet
desWohnsitzbeitrittsstaats;

b) imWählerverzeichniswelcherGebietskörperschaftoderwel-
chen Wahlkreiseseines anderenMitgliedstaatser gegebe-
nenfallszuletzteingetragengewesenistund

c) daß er sein aktives Wahlrecht bei den Wahlen 1994 in keinem
derMitgliedstaatenausgeübthat.

(3) Ferner kann der Wohnsitzbeitrittsstaat verlangen, daß der
aktivWahlberechtigtederGemeinschaft

a) in seinerErklärunggemäßAbsatz2 angibt,daß er im Her-
kunftsmitgliedstaatseinesaktivenWahlrechtsnichtverlustig
gegangenist;

b) einengültigenIdentitätsausweisvorlegt;

c) denZeitpunktangibt,seitdemer seinenWohnsitzin diesem
StaatoderineinemanderenMitgliedstaathat.

(4)AktivWahlberechtigtederGemeinschaft,dieindasWähler-
verzeichniseingetragenwordensind,bleibenunterdengleichen
BedingungenwienationaleaktivWahlberechtigteso langeeinge-
tragen,bis sie die Streichungaus diesemWählerverzeichnis
beantragenodervonAmtswegengestrichenwerden,weilsiedie
BedingungenfürdieAusübungdesaktivenWahlrechtsnichtmehr
erfüllen.

Artikel 9
(1) Bei der Einreichungseiner Kandidaturerklärunghat der

passiv Wahlberechtigte der Gemeinschaft die gleichen Nachwei-
se wie ein nationalerpassivWahlberechtigterbeizubringen.Au-
Berdemhat er eine förmlicheErklärungvorzulegen,aus der
folgendeshervorgeht:

a) seineStaatsangehörigkeitundseineAnschriftimWahlgebiet
desWohnsitzbeitrittsstaats;

b) daß er nichtgleichzeitigin einemanderenMitgliedstaatbei
denWahlenzumEuropäischenParlamentimJahr 1994kan-
didierthat;

c) imWählerverzeichniswelcherGebietskörperschaftoderwel-
chenWahlkreiseseines anderenMitgliedstaatser gegebe-
nenfaliszuletzteingetragengewesenist.

(2)Bei EinreichungseinerKandidaturerklärungmußderpassiv
Wahlberechtigteder Gemeinschaftaußerdemeine Bescheini-
gungderzuständigenVerwaltungsbehördenseinesHerkunftsmit-
gliedstaatsvorlegen,mit der bestätigtwird, daß er in diesem
MitgliedstaatseinespassivenWahlrechtsnichtverlustiggegan-
gen ist bzw. daß diesen Behörden ein solcher Verlust nicht be-
kanntist.



(3) Ferner kann der Wohnsitzbeitrittsstaat verlangen, daß der
passivWahlberechtigteder GemeinschafteinengültigenIdenti-
tätsausweisvorlegt.Erkannaußerdemverlangen,daßderpassiv
WahlberechtigtedenZeitpunktangibt,seitdemerStaatsangehö-
rigereinesMitgliedstaatsist.

Artikel 10
(1) Der Wohnsitzbeitrittsstaatunterrichtetden Betreffenden

darüber,wieseinAntragaufEintragungindasWählerverzeichnis
oder die Frage der ZulässigkeitseinerKandidaturbeschieden
wurde.

(2) Bei AblehnungdesAntragsauf Eintragungin dasWähler-
verzeichnisoderbeiAblehnungder KandidaturkannderBetref-
fendedenRechtsbehelfeinlegen,dendieRechtsvorschriftendes
WohnsitzbeitrittsstaatsingleichenFällenfürdie nationalenaktiv
undpassivWahlberechtigtenvorsehen.

Artikel 11
Der Wohnsitzbeitrittsstaatunterrichtetdie aktiv und passiv

WahlberechtigtenderGemeinschaftrechtzeitigundingeeigneter
Form überdie Bedingungenunddie Einzelheitenfür die Aus-
übungdes aktivenunddespassivenWahlrechtsin diesemStaat.

Artikel 12
Die gegenwärtigenMitgliedstaatenund der Beitrittsstaattau-

schenuntereinanderdie Informationenaus,diefürdieDurchfüh-
rungdesArtikels3 notwendigsind.
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KapitelIll
Ausnahme-undÜbergangsregelungen

Artikel 13
(1)Überschreitetin einemBeitrittsstaatam 1.Januar 1993der

AnteilderUnionsbürgerimWahlalter,die ihrenWohnsitzin die-
sem Beitrittsstaathaben,ohne dessen Staatsangehörigkeitzu
besitzen,20v.H.allerWahlberechtigten,so kannderBeitrittsstaat
inAbweichungvondenArtikeln2, 8 und9
a) das aktiveWahlrechtdenjenigenaktivWahlberechtigtender

Gemeinschaftvorbehalten,die in diesemBeitrittsstaatseit
einer Mindestzeit,die auf höchstensfünf Jahre festgesetzt
werdendarf,ihrenWohnsitzhaben;

b) das passiveWahlrechtdenjenigenpassivWahlberechtigten
derGemeinschaftvorbehalten,dieindiesemBeitrittsstaatseit
einerMindestzeit,die auf höchstenszehn Jahre festgesetzt
werdendarf,ihrenWohnsitzhaben.

Diese Bestimmungenberührennichtdie angemessenenMaß-
nahmen,die dieserBeitrittsstaathinsichtlichderZusammenset-
zungder Kandidatenlistenerlassenkannunddie insbesondere
daraufabzielen,die IntegrationvonUnionsbürgern,dieStaatsan-
gehörigeeinesanderenMitgliedstaatssind,zu erleichtern.
Jedoch könnenaktivund passivWahlberechtigteder Gemein-
schaft,dieaufgrundderTatsache,daßsie ihrenWohnsitzaußer-
halbihresHerkunftsmitgliedstaatshaben,oderaufgrundderDau-
erdiesesWohnsitzesdortdasaktiveoderpassiveWahlrechtnicht
haben, die in Unterabsatz 1 genannten Bedingungen der Wohn-
sitzdauernichtentgegengehaltenwerden.
(2)DerBeitrittsstaat,derAusnahmeregelungennachAbsatz1

anwendet,übermitteltder Kommissiondie erforderlichenBe-
gründungen.

Artikel 1
ImSinnediesesProtokollsgeltenals

a) „Fahrzeug“ein FahrzeugimSinnedes Artikels2 derVerord-
nung(EWG)Nr.881/92inderzumZeitpunktderUnterzeich-
nungdes BeitrittsvertragsangewandtenFassung;

b) „grenzüberschreitenderVerkehr“ein grenzüberschreitender
Verkehrim Sinnedes Artikels2 der Verordnung(EWG) Nr.
881/92inderzumZeitpunktderUnterzeichnungdesBeitritts-
vertragsangewandtenFassung;

c) „Transitverkehr durch Österreich“ jeder Verkehr durch öster-
reichischesHoheitsgebiet,bei demderAusgangs-undZiel-
punktaußerhalbÖsterreichsliegen;

d) „Lastkraftwagen“jedeszurBeförderungvonGüternoderzum
Ziehenvon Anhängernin einemMitgliedstaatzugelassene

vonüber7,5 Tonnen,einschließlichSattelzugfahrzeuge,so-
wie Anhängermit einem höchstzulässigenGesamtgewicht
von über7,5 Tonnen,die von einemin einemMitgliedstaat
zugelassenenKraftfahrzeugmiteinemhöchstzulässigenGe-
samtgewicht von 7,5 Tonnen oder weniger gezogen werden;

e) „StraßengütertransitverkehrdurchÖsterreich“jeder Transit-
verkehrdurchÖsterreich,dermitLastkraftwagendurchgeführt
wird, unbeschadetob diese Lastkraftwagenbeladenoder
unbeladensind;

f) „kombinierterVerkehr“jederVerkehrvonLastkraftwagenoder
Verladeeinheiten,der auf einem Teil der Strecke auf der
Schieneundauf demanfänglichenoder letztenTeil auf der
Straßedurchgeführtwird,wobeiinkeinemFalldasösterreichi-
scheHoheitsgebietimVor- oderNachlaufausschließlichauf
derStraßetransitiertwerdendarf;

9) „bilateralerVerkehr"allegrenzüberschreitendenFahrteneines
Fahrzeugs,bei denensich der Ausgangs-bzw. Zielpunktin
ÖsterreichundderZiel-bzw.Ausgangspunktin einemande-
ren Mitgliedstaat befindet sowie Leerfahrten in Verbindung mit
solchenFahrten.

Teil I!
Schienenverkehr und kombinierterVerkehr

Artikel 2
DieserTeilgiltfürMaßnahmenbetreffenddenSchienenverkehr

und den kombiniertenVerkehrdurchösterreichischesHoheits-
gebiet.

Artikel 3
DieGemeinschaftunddiebetroffenenMitgliedstaatenergreifen

im Rahmen ihrer jeweiligenZuständigkeitenMaßnahmenzur
EntwicklungundFörderungdesSchienenverkehrsunddeskom-
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biniertenVerkehrsfürdieGüterbeförderungdurchdieAlpenund
sorgenfüreineengeKoordinierungdieserMaßnahmen.

Artikel 4
BeiderAufstellungderLeitliniennachArtikel129cdesEG-Ver-

trags stelltdie Gemeinschaftsicher, daß die Verkehrsachsen
gemäßAnhang1 einenBestandteildes transeuropäischenNet-
zesfürdenSchienenverkehrunddenkombiniertenVerkehrbilden
und als Vorhabenvon gemeinsamemInteresseausgewiesen
werden.

Artikel 5
DieGemeinschaftunddiebetreffendenMitgliedstaatenführen

im Rahmen ihrer jeweiligenZuständigkeitendie in Anhang2
aufgeführtenMaßnahmendurch.

Artikel 6
DieGemeinschaftunddie betroffenenMitgliedstaatenwerden

sich nachbestenKräftenbemühen,die in Anhang3 genannte
zusätzlicheBahnkapazitätzu entwickelnundzu nutzen.

Artikel 7
DieGemeinschaftunddiebetroffenenMitgliedstaatenergreifen

Maßnahmen,um den Schienenverkehrund den kombinierten
Verkehrstärkerauszubauen;vorbehaltlichandererEG-Vertrags-
bestimmungenwerdensolcheMaßnahmeninengerAbstimmung
mit Eisenbahnunternehmenund anderenEisenbahn-Dienstlei-
stungserbringernfestgelegt.VorrangsolitensolcheMaßnahmen
haben,die in denGemeinschaftsbestimmungenüberEisenbah-
nen undkombiniertenVerkehrvorgesehensind.Bei der Durch-
führungsämtlicherMaßnahmenistderWettbewerbsfähigkeit,der
Effizienzund der Kostentransparenzim Schienenverkehrund
kombiniertenVerkehr besondereAufmerksamkeitzu widmen.
Insbesonderewerdensich die betroffenenMitgliedstaatenum
Maßnahmenbemühen,die sicherstellen,daß die Preise des
kombiniertenVerkehrsmit denjenigenandererVerkehrsträger
konkurrieren können. Beihilfen, die zu diesem Zweck gewährt
werden,müssenmitden Regelnder Gemeinschaftin Einklang
stehen.

Artikel 8
DieGemeinschaftunddiebetroffenenMitgliedstaatenergreifen

imFalleeinerschwerenStörungdesEisenbahn-Transitverkehrs,
wie z.B. im Falle einer Naturkatastrophe, alle einvernehmlichen
Maßnahmen,um im Rahmendes Möglichendiesen Verkehr
weiter abzuwickeln. Bestimmte empfindliche Transporte, wie ver-
derblicheLebensmittel,sindvorrangigzu behandeln.

Artikel 9
Die Kommissionüberprüftdas Funktionierender Bestimmun-

gendiesesTeils imEinklangmitdemVerfahrendesArtikels16.

TeitI
Straßenverkehr

Artikel 10
Dieser Teil gilt für den Straßengüterverkehrim Gebiet der

Gemeinschaft.

Artikel 11
(1) Für Fahrten,die einen Straßengütertransitverkehrdurch

Österreicheinschließen,geltendie gemäßder ErstenRichtlinie
des Rates vom 23. Juli 1962und der Verordnung(EWG) Nr.
881/92des RateseingeführtenRegelungenfürdenWerkverkehr
unddengewerblichenVerkehrvorbehaltlichdernachstehenden
Bestimmungen.

(2) Bis zum 1. Januar 1998findenfolgendeBestimmungen
Anwendung:
a) Die NO,-Gesamtemissionvon Lastkraftwagenim Transit

durchÖsterreichwirdimZeitraumzwischendem1.Januar
1992und dem 31. Dezember2003gemäßder Tabelle in
Anhang4 um60v.H. reduziert. °

b) Die Reduktionder NO,-Gesamtemissiondieser Lastkraft-
wagenwird überein Ökopunktesystemverwaltet.Innerhalb
diesesSystemsbenötigtjederLKW imTransitverkehrdurch
ÖsterreicheineÖkopunkteanzahl,diedemWertderNO,-
Emissionendes jeweiligenLKW-Wertesgemäß„Conformity
of Production“(COP)-Wertbzw.WertgemäßBetriebserlaub-
nisentspricht.DieBemessungundVerwaltungdieserPunkte
wirdimAnhang5 festgelegt.

c) Solltein einemJahr die Zahlder Transitfahrtenden für das
Jahr 1991 festgelegtenReferenzwertum mehrals 8 v.H.
übersteigen,trifftdie KommissionnachdemVerfahrendes
Artikels16 geeigneteMaßnahmenin Übereinstimmungmit
Anhang5 Nummer3.

d) ÖsterreichsorgtgemäßAnhang5für dierechtzeitigeAusgabe
undVerfügbarkeitder für die Verwaltungdes Ökopunktesy-
stemserforderlichenÖkopunktkartenfür Lastkraftwagenim
TransitdurchÖsterreich.

e) DieÖkopunktewerdenvonderKommissiongemäßdennach
Absatz6 festzulegendenBestimmungenaufdieMitgliedstaa-
tenaufgeteilt,
(3)AufderGrundlageeinesBerichtsderKommissionüberprüft

der Rat vor dem1. Januar 1998das Funktionierender Bestim-
mungenüberden StraßengütertransitverkehrdurchÖsterreich.
DieserÜberprüfungliegendiewesentlichenGrundsätzederGe-
meinschaftsvorschriftenzugrunde,so das reibungsloseFunktio-
nierendes Binnenmarkts,insbesondereder freieWarenverkehr
undder freieDienstleistungsverkehr,der Schutzder Umweltim
Interesseder Gemeinschaftinsgesamtunddie Verkehrssicher-
heit.SofernderRatnichtaufVorschlagderKommissionundnach
AnhörungdesEuropäischenParlamentseinstimmigandereMaß-
nahmenbeschließt,wirddie Übergangszeitbis zum 1. Januar
2001verlängert;währenddiesesZeitraumsgiltAbsatz2.

(4) In Zusammenarbeitmitder EuropäischenUmweltagentur

che Studiedurch,um festzustellen,inwieweitdas in Absatz 2
Buchstabea festgelegteZieleinerReduzierungderUmweltbela-
stungenerreichtworden ist. Kommtdie Kommissionzu dem
Schluß,daßdiesesZielaufeinerdauerhaftenundumweltgerech-
tenGrundlageerreichtwordenist, so laufendie Bestimmungen
desAbsatzes2 am1. Januar2001aus.GelangtdieKommission
dagegenzudemSchluß,daßdiesesZielnichtaufeinerdauerhaf-
tenundumweltgerechtenGrundlageerreichtwordenist,so kann
der Rat gemäßArtikel75 des EG-VertragsMaßnahmenimGe-
meinschaftsrahmenerlassen,dieeinengleichwertigenSchutzder
Umwelt,insbesondereeineReduzierungderUmweltbelastungen
um 60 v.H. gewährleisten.Erläßtder Rat solcheMaßnahmen
nicht,so wirddie Übergangszeitautomatischumeinen letzten
Dreijahreszeitraumverlängert;währenddiesesZeitraumsgiltAb-
satz 2.
(5)Ab demEndederÜbergangszeitfindetdergemeinschaftli-

cheBesitzstandvolleAnwendung.

(6)DieKommissionerläßtnachdemVerfahrendesArtikels16
detaillierteMaßnahmenim Zusammenhangmit den Verfahren
desÖkopunktesystems,derAufteilungderÖkopunktesowiemit
technischenFragenzurAnwendungdiesesArtikels,diemitdem
BeitrittÖsterreichsinKrafttreten.
MitdenMaßnahmennachUnterabsatz1 soll sichergestelltwer-
den,daßdieSachlagefürdiederzeitigenMitgliedstaatenaufrech-
terhaltenbleibt,wiesie sichausderAnwendungderVerordnung
(EWG) Nr. 3637/92des Ratesundderam23. Dezember1992
unterzeichnetenVerwaltungsvereinbarungergibt,worinderZeit-
punktdes InkrafttretensdesindemTransitabkommengenannten



ÖkopunktsystemssowiedieVerfahrenfürseineEinführungfest-
gelegtsind.Es werdenalleerforderlichenAnstrengungenunter-
nommen,damitder GriechenlandzugewieseneAnteilan Öko-
punkten den diesbezüglichen griechischen Erfordernissen in aus-
reichendemMaßeRechnungträgt.

Artikel 12
(1)FürdengrenzüberschreitendenGüterkraftverkehrzwischen

Mitgliedstaatengiltdie RegelunggemäßderVerordnung(EWG)
Nr. 881/92des Rates vorbehaltlichder Bestimmungendieses
Artikels.Diese Bestimmungengelten bis zum 31. Dezember
1996.
(2)FürdenbilateralenVerkehrwerdenbestehendeKontingente

schrittweiseliberalisiert,undder freieTransportdienstleistungs-
verkehrwird am 1. Januar 1997 voll verwirklicht.Eine erste
LiberalisierungsstufetrittmitdemBeitrittÖsterreichs,einezweite
Stufeam1. Januar 1996in Kraft.
Erforderlichenfallskann der Rat mit qualifizierterMehrheitauf
VorschlagderKommissionzu diesemZweckgeeigneteMaßnah-
mentreffen.
(3)DerRaterläßtgemäßArtikel75desVertragsspätestensbis

zum 1. Januar 1997 geeigneteund einfachdurchzuführende
Maßnahmen, um die Umgehung der Vorschriften des Artikels 11
zu verhindern.
(4)SolangeArtikel11Absatz2 gilt,ergreifendieMitgliedstaa-

ten im RahmenihrergegenseitigenZusammenarbeiterforderli-
chenfallsdiemitdemEG-VertragzuvereinbarendenMaßnahmen
gegeneinenMißbrauchderÖkopunkteregelung.
(5)Verkehrsunternehmermiteinervondenzuständigenöster-

reichischenBehördenausgestelltenGemeinschaftsgenehmigung
dürfenkeinegrenzüberschreitendeGüterbeförderungenbeiFahr-
ten vornehmen,bei denenwederdie Beladungnochdie Entla-
dung in Österreicherfolgt.Alle Fahrtendieser Art, bei denen
Österreichdurchquertwird,unterliegenjedochden Bestimmun-
gendesArtikels11sowie- mitAusnahmeder Fahrtenzwischen
DeutschlandundItalien- denbestehendenKontingenten,fürdie
Absatz2 gilt.

Artikel 13
(1)Bis zum31.Dezember1996giltdieVerordnung(EWG)Nr.

3118/93nichtfürVerkehrsuntermehmermiteinervondenzustän-
digenösterreichischenBehördenausgestelltenGemeinschafts-
genehmigungfür die Erbringungvon nationalenGüterkraftver-
kehrsdienstleistungeninanderenMigliedstaaten.
(2)WährenddesselbenZeitraumsgiltdie Verordnung(EWG)

Nr. 3118/93nichtfür Verkehrsunternehmermit einer von den
zuständigenBehördenandererMitgliedstaatenausgestelltenGe-
meinschaftsgenehmigungfürdie Erbringungvon nationalenGü-
terkraftverkehrsdienstleistungeninnerhalbÖsterreichs.

Artikel 14
(1)AndenGrenzenzwischenÖsterreichundanderenMitglied-

staatenfinden keine Grenzkontrollenstatt. Dessenungeachtet
dürfenabweichendvon den Verordnungen(EWG) Nr. 4060/89
und (EWG) Nr. 3912/92 und ungeachtet des Artikels 153 der
Beitrittsaktebiszum31.Dezember1996nichtdiskrimierendephy-
sischeKontrolienbeibehaltenwerden,beidenenFahrzeugeaus-
schließlichzur Überprüfungder gemäßArtikel11 ausgestellten
Ökopunkteundder in Artikel12genanntenBeförderungsgeneh-
migungenangehaltenwerden.DerartigeKontrollendürfenden
normalenVerkehrsflußnichtüberGebührbeeinträchtigen.
(2) Soweiterforderlich,werdendie nachdem31. Dezember

1996 anwendbarenKontrolimethodeneinschließlichelektroni-
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scherSystemeimHinblickauf die Durchführungdes Artikels11
nach dem Verfahren des Artikels 16 beschlossen.

Artikel 15
(1) Abweichendvon Artikel7 Buchstabef der Richtlinie93/

89/EWGkannÖsterreichBenutzungsgebührenerheben,die bis
zum 31. Dezember1995einschließlichder Verwaltungskosten
nichthöherals 3 750ECU pro Jahr undbis zum31.Dezember
1996einschließlichderVerwaltungskostennichthöherals 2 500
ECU proJahr sind.
(2) MachtÖsterreichvon der MöglichkeitnachAbsatz 1 Ge-

brauch,so erhebtes imEinklangmitArtikel7 Buchstabeg Satz 1
der Richtlinie93/89/EWGBenutzungsgebühren,die bis zum31.
Dezember1995einschließlichderVerwaltungskostennichthöher
als 18ECU proTag,99ECU proWocheund375ECU proMonat
undbis zum31.Dezember1996einschließlichderVerwaltungs-
kostennichthöherals 12ECU proTag,66 ECU proWocheund
250ECU proMonatsind.
(3)Österreichsenktdie Sätzefürdie indenAbsätzen1 und2

genanntenBenutzungsgebührenum50v.H.bis zum31.Dezem-
ber 1996für Fahrzeuge,die in Irlandund Portugalzugelassen
sind und bis zum 31. Dezember1997 für Fahrzeuge,die in
Griechenlandzugelassensind.
(4) Bis zum31. Dezember1995kannItalienbei in Österreich

zugelassenenFahrzeugenGebührenerheben,die einschließlich
derVerwaltungskostennichthöherals6,5ECU proEinreisesind,
undbiszum31.Dezember1996Gebühren,dieeinschließlichder
Verwaltungskostennichthöherals3,5ECU proEinreisesind.Die
ErhebungdieserGebührenwirdimEinklangmitArtikel7Buchsta-
be c derRichtlinie93/89/EWGgehandhabt.

Teil IV
AllgemeineBestimmungen

Artikel 16
(1)Die KommissionwirdvoneinemAusschußunterstützt,der

sich aus Vertreternder Mitgliedstaatenzusammensetztund in
demderVertreterderKommissiondenVorsitzführt.
(2)Wirdauf das VerfahrendiesesArtikelsBezuggenommen,

so unterbreitetder Vertreterder Kommissiondem Ausschuß
einenEntwurfderzu treffendenMaßnahmen.DerAusschußgibt
seineStellungnahmezu diesemEntwurfinnerhalbeinerFristab,
die derVorsitzendeunterBerücksichtigungder Dringlichkeitder
betreffendenFragefestsetzenkann.DieStellungnahmewirdmit
derMehrheitabgegeben,die inArtikel148Absatz2desEG-Ver-
tragsfürdieAnnahmedervomRataufVorschlagderKommission
zu fassendenBeschlüssevorgesehenist.BeiderAbstimmungim
AusschußwerdendieStimmenderVertreterderMitgliedstaaten
gemäß dem vorgenanntenArtikel gewogen.Der Vorsitzende
nimmtan derAbstimmungnichtteil.
(3) Die Kommissionerläßt die beabsichtigtenMaßnahmen,

wennsie mitder Stellungnahmedes Ausschussesübereinstim-
men.
Stimmendie beabsichtigtenMaßnahmenmitderStellungnahme
des Ausschussesnichtübereinoder liegtkeineStellungnahme
vor,so unterbreitetdie KommissiondemRat unverzüglicheinen
Vorschlagfürdie zu treffendenMaßnahmen.Der Ratbeschließt
mitqualifizierterMehrheit.
(4) Hat der Rat innerhalbeiner Frist von drei Monatenvon

seiner Befassungan keinenBeschlußgefaßt,so werdendie
vorgeschlagenenMaßnahmenvonderKommissionerlassen.
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1.1. Brennerachse
München- Verona—Bologna

1.2. Tauernachse

1.3. AchsePyhrn-Schoberpaß
Regensburg- Graz - Spielfeld/Straß- Marburg

1.4. Donauachse .
Nürnberg- Wien- Nickelsdorf/Sopron(Ödenburg)/Preßburg

1.5. Pontebbana-Achse

1.
1.1.

Brennerachse
Kurzfristige Maßnahmen
sicherungstechnischeund betriebsorganisatorische
Maßnahmen,

! Einführungder rechnergestütztenZugüberwachung,
neueBlockteilung,
EinbauvonÜberleitstellenzwischendenBahnhöfen,
UmbaudesBahnhofsWörgl,
VerlängerungderÜberholgleisein denBahnhöfen.

LangfristigeMaßnahmen
DerartigeMaßnahmenhängenvon der künftigenEnt-
scheidungüberdenBaudes Brennerbasistunnelsab.

Tauernachse

-—FortsetzungdeszweigleisigenAusbaus,
- sicherungstechnischeVerbesserungen.
MittelfristigeMaßnahmen
punktuelleLinienverbesserungen,
- ErhöhungderStreckenhöchstgeschwindigkeit,
—VerdichtungderBlockabstände,
—Fortsetzungdes zweigleisigenAusbaus.

AchsePyhrn-Schoberpaß

—-AufhebungderNachtsperreaufderPyhmstrecke,
—AufhebungderNachtsperreaufderStreckeüberHief-
lau,

- BauderSchleifeTraun- Marchtrenk.

MittelfristigeMaßnahmen
Bahnhofsausbauund-umbauten,
VerbesserungderSicherungsanlagen,
VerringerungderBlockabstände,
AuflassungvonEisenbahnkreuzungen,
selektiverzweigleisigerAusbau.

LangfristigeMaßnahmen
- Fortsetzungdes zweigleisigenAusbausauf der Ge-
samtstreckePassau- Spielfeld/Straß,

- NeubauderStreckeSt. Michael—Bruck.

Donauachse
Maßnahmen zur Kapazitätserweiterung auf der Strecke
Wien-Wels.

1. KurzfristigeMaßnahmen
UmschlagbahnhöfeMünchen-Riem,DuisburgHafen,

—AusbauderStreckeMünchen- Rosenheim- Kufstein,
insbesondereeigeneStreckengleisefür die S-Bahn
zwischenZornedingundGrafing,

—Blockverdichtungen(Verbesserungder Streckentei-
lung) zwischenGrafingund Rosenheimsowie zwi-
schenRosenheimundKiefersfelden,

- BauvonÜberholungsgleisen(z.B.zwischendenBahn-
höfenGroßkarolinenfeld,RaublingundFischbach),

- BauschienenfreierBahnsteigzugängeim Bahnhof
Großkarolinenfeldsowie

tere Maßnahmenin den BahnhöfenABßling,Oster-
münchen,Brannenburg,Oberaudorfund Kiefersfel-
den.



2. MittelfristigeMaßnahmen(bis Ende 1998,vorbehaltlich
planungsrechtlicherGenehmigung):
- Ausbau des Korridors München —Mühldorf - Freilas-
sing.

Brenner
—Ausweitungder Tunnelprofileauf der StreckeBrenner-
Verona, um den Transportvon Lastkraftwagenmit 4 m
Eckhöheimbegleitetenund unbegleitetenVerkehrzu er-
möglichen,

- Ausbaudes UmschlagzentrumsVerona-QuadranteEuro-
pa,

—Verstärkungder ebenerdigenFahrleitungund Bau von
neuen Uhnterstationen,

- VerwirklichungzusätzlicherweiterertechnischerMaßnah-
men (automatischerStreckenblockund Gleiswechselbe-

triebauf denbelastetenStreckenabschnittenimAnschluß
an die Bahnhöfe Verona, Trient, Bozen und Brenner, um die
StreckendurchlaßfähigkeitunddieSicherheitsbedingungen
weiterzu verbessern.

—BaueinesRail-Service-CentersimGebietvonRotterdam.

—EisenbahnverbindungfürdenGüterverkehr(Betuwe-Linie)
Begriffsbestimmungen
„Kurzfristig“:verfügbarab Ende1995
„Mittelfristig“:verfügbarab Ende1997
„langfristig“:verfügbar

paß;
—ab Endedes Jahres 2010aufderBrennerachse.

Achse ZusätzlicheKapazitäten/TagfürTransitgüterzüge(inbeidenRichtungen)

sofort kurzfristig mittelfristig langfristig
(1. 1. 1995) (1996) (1998) (2000undspäter)

Brennerachse 70» _ 50° 200'°
Tauernachse 4 50% - -
Pyhrn-Schober-Achse 11 22 60 -
Donauachse
(Passau/Salzburg-Wien) - - _ 200
Budapest-Wien - 40° - -
Preßburg-Wien - - 80% -
Prag-Wien n _ - -
PontebbaviaTarvisio _ _ 30 -

(1)bereitsteilweiserealisiert.
(2)2000.
(3) Verfügbarkeitvon 200 zusätzlichenZügen hängtvon der Errichtungdes Brennerbasistunnelsund dem Ausbauder Zulaufstreckenin den
angrenzendenNachbarstaatenab.
(4) einschließlich des Kapazitätsbedarfs im Ost-West-Transit.
(5) 1995.
(6)
1999.
(7) FreieKapazitätvon50Zügen/Tag.

2. MöglicheKapazitätssteigerungenin Sendungenbzw.Tonnen
Sofort
Seitdem1.Dezember1989hatÖsterreich39weitereGüter-undKombiverkehrszügeaufderBrennerachsein Dienstgestellt.
Kurzfristig
DergesamtekurzfristigeAusbauwirddieBahnkapazitätenimTransitdurchÖsterreichmehralsverdoppeln.Ab 1996stehtdamitje
nacheingesetzterKombiverkehrstechnikeinejährlichezusätzlicheKapazitätvonbis zu 1,8MillionenSendungenoderbis zu 33
MillionenGütertonnenproJahr imkombiniertenVerkehrzurVerfügung.
Mittelfristig
Bis 1998wirddurchdenweiterenselektivenzweigleisigenAusbausowiesicherungstechnischeundbetriebstechnischeVerbesse-
rungenaufdenTransitstreckendieseKapazitätumweitere10MillionenGütertonnenproJahr erweitert.
Langfristig
Die Pyhrn-Schober-Achsewird zweigleisigausgebaut.Ein Brennerbasistunneldürftedie Zugkapazitätenauf der Brennerroute
weiteraufbiszu400Zügentäglichverbessern.NachdemJahr 2010kannsichdamitdiezusätzlichgeschaffeneBahnkapazitätim



kombiniertenVerkehraufein jährlichesGütervolumenje nachKombiverkehrstechnikzwischen60 und89 MillionenGütertonnen
steigern. .
Begriffsbestimmungen
„sofort“:verfügbarab 1. Januar 1995,
“kurzfristig“:verfügbarab Ende 1995,
“mittelfristig“:verfügbarab Ende1997,
“langfristig“:verfügbar

—ab Ende2000aufderPyhrn-Schober-Achse
- ab Ende2010aufderBrenner-Achse.

Anhang 4
gemäßArtikel11Absatz2 Buchstabea des Protokolls

Jahr Prozentsatzder ÖkopunktefürÖsterreich
(1) Ökopunkte unddiederzeitigen

(2) Mitgliedstaaten
(3)

1991Basis 100,0v.H. 23306580
1995 71,7v.H. 16 710 818
1996 65,0 v.H. 15 149 277
1997 59,1v.H. 13 774 189
1998 54,8v.H. 12 772 006
1999 51,9v.H. 12069 115
2000 \ 49,8v.H. 11 606 677
2001 485 v.H. 11 303 691
2002 44,8v.H. 10 441 348
2003 40,0 v.H. 9 322 632

Die Zahlenin Spalte3 werdennachdemVerfahrendes Artikels16angepaßt,damitdie
Transitfahrtenvon in Finnland,Norwegenund SchwedenzugelassenenLastkraftwagen
anhand von indikativenWerten für die jeweiligen Länder mit berücksichtigtwerden, die auf
der Grundlageder AnzahlTransitfahrtenim Jahr 1991und des Richtwertsvon 15,8g
NO,/kWhfürNO,-Emissionenberechnetwerden.

Anhang5
BerechnungundVerwaltungderÖkopunkte

gemäßArtikel11Absatz2 Buchstabeb des Protokolls
Für jedenLastkraftwagen,derÖsterreichdurchfährt,sindbeijederFahrt(ineineRichtung)folgendeUnterlagenvorzulegen:
a) einDokument,aus demderCOP-WertfürdieNOx-Emissiondes eingesetztenLastkraftwagenshervorgeht;
b) einegültigeÖkopunktekarte,dievondenzuständigenBehördenausgestelltwird.
Ada):
Bei nachdem 1. Oktober1990erstmalszugelassenenLKW soll das Dokument,das den COP-Wert nachweist,eine von der
zuständigenBehördeausgestellteBescheinigung,indereinoffiziellbestätigterCOP-WertfürdenNO,-Ausstoßangegebenist,oder
dieBetriebserlaubnis(Typenschein)sein,indemderTagderZulassungundderbeiderErteilungderBetriebserlaubnisgemessene
Wertangegebensind.ImletztgenanntenFallerrechnetsichderCOP-Wert,indemderBetriebserlaubniswertum10v.H.erhöhtwird.
isteinsolcherWertfüreinFahrzeugeinmalfestgesetzt,so kannerwährendderLebensdauerdesFahrzeugsnichtmehrgeändert
werden.
Bei vordem1.Oktober1990erstmalszugelassenenundbei solchenLKW, fürdie keineBescheinigungvorgelegtwird,wirdein
COP-Wertvon 15,8g/kWhangesetzt.
Adb):
Die Ökopunktekarteenthälteine bestimmtePunktezahlund wird entsprechenddem COP-Wert der eingesetztenFahrzeuge
folgendermaßenentwertet:
1. Pro kWh NO,„-EmissiongemäßNummer1 Buchstabea wirdein Punktbenötigt.
2. DezimalstellenderNO,-EmissionswertewerdenaufdienächsthöhereganzeZahlaufgerundet,wennderDezimalwert0,5oder

mehrbeträgt,undansonstenabgerundet.
DieKommissionwirdnachdemVerfahreninArtikel16alledreiMonatedieZahlderFahrtenunddendurchschnittlichenNO,-Wert
derLastkraftwagenkalkulieren;dieZulassungsstaatenderLastkraftwagenwerdeninderStatistikgesondertausgewiesen.
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3. Im Fall der Anwendungdes Artikel11 Absatz 2 Buchstabec wird die Zahl der Ökopunktefür das folgendeJahr wie folgt
ermittelt: -
AufBasisdervierteljährlichendurchschnittlichenNO,-EmissionenderLastkraftwagenimlaufendenJahr, dienachdervorstehenden
Nummer2 kalkuliertwurden,wirddie Prognoseder durchschnittlichenNO,-Emissionswerteder Lastkraftwagendes nächsten
Jahres extrapoliert.DerprognostizierteWert,multipliziertmit0,0658undderZahlderÖkopunktefür1991nachAnhang4,ergibtdie
ZahlderÖkopunktefürdiesesnächsteJahr.

Protokoll Nr. 10

Anhang
Österreich Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
Beiried Roastbeef
Eierschwammerl Pfifferlinge
Erdäpfel Kartoffeln
Faschiertes Hackfleisch
Fisolen GrüneBohnen
Grammeln Grieben
Hüferl Hüfte
Karfiol Blumenkohl
Kohisprossen Rosenkohl
Kren Meerrettich
Lungenbraten Filet
Marillen Aprikosen
Melanzani Aubergine
Nuß Kugel
Obers Sahne
Paradeiser Tomaten
Powidl Pflaumenmus
Ribisel Johannisbeeren
Rostbraten Hochrippe
Schlögel Keule
Topfen Quark
Vogerisalat Feldsalat
Weichseln Sauerkirschen
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überWahlenzumEuropäischenParlamentineinigenneuenMitgliedstaatenwährendder Interimszeit
überdenStraßen-undSchienenverkehrsowiedenkombiniertenVerkehrinÖsterreich
überdieVerwendungspezifischösterreichischerAusdrückederdeutschenSpracheimRahmenderEuropäi-
schenUnion
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C. DieWortlaute
- desVertragszurGründungderEuropäischenGemeinschaftunddesVertragszurGründungderEuropäischenAtomgemein-

schaftsowiederVerträge,durchdiesiegeändertoderergänztwordensind,einschließlichdesVertragsüberdenBeitrittdes
KönigreichsDänemark,Irlandsund des VereinigtenKönigreichsGroßbritannienund Nordirlandzur EuropäischenWirt-
schaftsgemeinschaftundzurEuropäischenAtomgemeinschaft,desVertragsüberdenBeitrittderRepublikGriechenlandzur
EuropäischenWirtschaftsgemeinschaftundzur EuropäischenAtomgemeinschaftsowiedes VertragsüberdenBeitrittdes
KönigreichsSpanienundder PortugiesischenRepublikzur EuropäischenWirtschaftsgemeinschaftundzur Europäischen
Atomgemeinschaft,

- desVertragsüberdie EuropäischeUnion
in finnischer,norwegischerundschwedischerSprache.

Außerdemhabendie Bevollmächtigtendie nachstehendaufgeführtenund dieserSchlußaktebeigefügtenErklärungenangenom-
men.

GemeinsameErklärungzurGemeinsamenAußen-undSicherheitspolitik
GemeinsameErklärungzuArtikel157Absatz4 derBeitrittsakte
GemeinsameErklärungbetreffenddenGerichtshofderEuropäischenGemeinschaften
GemeinsameErklärungzurAnwendungdes Euratom-Vertrags
GemeinsameErklärungzuZweitwohnungen

. GemeinsameErklärungüberNormenimBereichUmweltschutz,GesundheitsschutzundProduktsicherheit
GemeinsameErklärungzu denArtikeln32,69,84 und112derBeitrittsakte
GemeinsameErklärungzu den institutionellenVerfahrendes Beitrittsvertrags

eoonapmnGemeinsameErklärungzuArtikel172derBeitrittsakte

1. GemeinsameErklärung
zur GemeinsamenAußen- und Sicherheitspolitik

1. Die Union nimmt zur Kenntnis, daß Norwegen, Österreich, Finnland und Schweden bestätigen, daß sie die mit der Union und ihrem
institutionellenRahmenverbundenenRechteundPflichten,d.h.densogenanntengemeinschaftlichenBesitzstand,wie er fürdie
derzeitigenMitgliedstaatengilt, in vollemUmfangakzeptieren.Dies umfaßtinsbesondereden Inhalt,die Grundsätzeund die
politischenZielederVerträgeeinschließlichdesVertragsüberdie EuropäischeUnion.
DieUnionunddas KönigreichNorwegen,die RepublikÖsterreich,die RepublikFinnlandunddas KönigreichSchwedenkommen
überein,daß
- der Beitrittzur Unionden innerenZusammenhaltder Unionund ihre Fähigkeitzu wirksamemHandelnin der Außen- und

Sicherheitspolitik stärken sollte;
- dieneuenMitgliedstaatenabdemZeitpunktihresBeitrittsbereitundfähigseinwerden,sichinvollemUmfangundaktivander

GemeinsamenAußen-undSicherheitspolitik,so wiesie imVertragüberdie EuropäischeUniondefiniertist,zu beteiligen;
- die neuenMitgliedstaatenmitdem Beitrittalle Zieledes Vertrags,die Bestimmungenin Titel V des Vertragsund die ihm

beigefügteneinschlägigenErklärungenvollständigundvorbehaltlosübernehmenwerden;
- dieneuenMitgliedstaatenbereitundfähigseinwerden,diezumZeitpunktihresBeitrittsfürdieverschiedenenBereichegültige

PolitikderUnionzu unterstützen.

2. HinsichtlichdersichausdemVertragüberdieEuropäischeUnionergebendenVerpflichtungenderMitgliedstaateninbezugaufdie
VerwirklichungderGemeinsamenAußen-undSicherheitspolitikderUnionwirddavonausgegangen,daßdie rechtlichenRahmen-
bedingungenin den beitretendenLändernam Tag ihresBeitrittsmitdemgemeinschaftlichenBesitzstandin Einklangstehen
werden.

2. Gemeinsame Erklärung
zu Artikel 157Absatz 4 der Beitrittsakte

DieneuenMitgliedstaatenwerdenaneinemSystemdertumusmäfßigenBesetzungderStellenvondreiGeneralanwälteninderderzeit
angewandten alphabetischen Reihenfolge teilnehmen; Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich werden
an diesem System nicht teilnehmen, da ständig ein von ihnen benannter Generalanwalt im Amt ist. Die alphabetische Reihenfolge ist
daherfolgende:Belgique(1988-1994),Danmark(1991-1997),Ellas (1994-2000),Ireland,Luxembourg,Nederland,Norge,Österreich,
Portugal,Suomi,Sverige.
Darausergibtsich,daßnachdemBeitritteinGeneralanwaltspanischerStaatsangehörigkeitundeinGeneralanwaltirischerStaatsange-
hörigkeitbestelltwerden.DieAmtszeitdesspanischenGeneralanwaltsendetam6.Oktober1997,diedes irischenGeneralanwaltsam
6. Oktober2000. -

3. GemeinsameErklärung
betreffendden Gerichtshofder EuropäischenGemeinschaften

Die ergänzendenMaßnahmen,die infolgedes Beitrittsder neuenMitgliedstaatenerforderlichwerdenkönnen,müßtenvom Rat
getroffenwerden,der auf Antragdes Gerichtshofsdie Anzahl der Generalanwälteauf neun erhöhenund die entsprechenden
AnpassungennachArtikel32a Absatz3 des EGKS-Vertrags,Artikel166Absatz3 des EG-VertragsundArtikel138Absatz3 des
Euratom-Vertragsvornehmenkann.



2310 Bundesgesetzblatt,Jahrgang1994,TeilIl

4. GemeinsameErklärung
zur Anwendungdes Euratom-Vertrags

UnterVerweisdarauf,daß die die EuropäischeUnionbegründendenVerträgeunbeschadetder Regelnfür den Binnenmarktohne
DiskriminierungfüralleMitgliedstaatengelten,erkennendieVertragsparteiendesVertrageszurGründungan,daßdieMitgliedstaaten
als Vertragsparteiendes Vertragszur Gründungder EuropäischenAtomgemeinschaftdie Entscheidungüberdie Erzeugungvon
KemenergieentsprechendihreneigenenpolitischenAusrichtungentreffen.
WasdieEntsorgungbeimKernbrennstoffkreislaufbetrifft,so istjederMitgliedstaatfürdieFestlegungseinereigenenPolitikverantwort-
lich.

5. GemeinsameErklärung
zu Zweitwohnungen

KeineBestimmungdesgemeinschaftlichenBesitzstandshindertdieeinzelnenMitgliedstaaten,aufnationaler,regionaleroderörtlicher
EbeneMaßnahmenbetreffendZweitwohnungenzu treffen,sofernsie aus Gründender Raumordnung,der Bodennutzungunddes
UmweltschutzeserforderlichsindundohnedirekteoderindirekteDiskriminierungvonStaatsangehörigeneinzelnerMitgliedstaatenin
ÜbereinstimmungmitdemgemeinschaftlichenBesitzstandangewendetwerden.

6. GemeinsameErklärung
über Normenim Bereich Umweitschutz,Gesundheitsschutzund Produktsicherheit

Die Vertragsparteienunterstreichendie große Bedeutung,die sie der Förderungeines hohenSchutzniveausin den Bereichen
Gesundheit,SicherheitundUmweltimRahmendesTätigwerdensderGemeinschaftsowieimEinklangmitdenZielenundKriteriendes
VertragsüberdieEuropäischeUnionbeimessen.Sie beziehensichhierbeiauchaufdieEntschließungvom1.Februar1993überein
ProgrammderGemeinschaftfürUmweltpolitikundMaßnahmenimHinblickaufeinedauerhafteundumweltgerechteEntwicklung.
DieVertragsparteiensindsichbewußt,daß dieneuenMitgliedstaatengroßenWertaufdie BeibehaltungihrerNormenlegen,diesie
insbesondereaufgrundihrerbesonderengeographischenundklimatischenVerhältnisseinbestimmtenBereicheneingeführthaben;sie
habendaherals AusnahmefürbestimmteEinzelfälleeinVerfahrenzur Prüfungdes gegenwärtigengemeinschaftlichenBesitzstands
vereinbart,an demdie neuenMitgliedstaatennachMaßgabedesBeitrittsvertragsin vollemUmfangbeteiligtsind.
OhnedasErgebnisdesvereinbartenPrüfungsverfahrensvorwegnehmenzuwollen,verpflichtensichdieVertragsparteien,allesdaran
zusetzen,damitdiesesVerfahrenvorEndederfestgelegtenÜbergangszeitabgeschlossenwird.NachAblaufderÜbergangszeitgiltder
gesamtegemeinschaftlicheBesitzstandfür die neuenMitgliedstaatenunterden gleichenVoraussetzungenwie für die derzeitigen
MitgliedstaatenderUnion.

7. GemeinsameErklärung
zu den Artikeln 32,69,84und 112der Beitrittsakte

Die Vertragsparteienerinnerndaran,daß die Konferenzenanläßlichdes Treffensauf Ministerebenevom 21. Dezember1993
festgestellthaben,daß
- es dasZieldervereinbartenLösungist,Beschlüssevor EndederÜbergangszeitzu treffen;
-. dieÜberprüfungdesgemeinschaftlichenBesitzstandsunbeschadetdes Ergebnisseserfolgt;
- die Union bei der Vornahmeder Überprüfungauch die in Artikel130 r Absatz 3 des EG-VertragsniedergelegtenKriterien

berücksichtigt.

8. GemeinsameErklärung
zu den institutionellenVerfahrendes Beitrittsvertrags

Bei derAnnahmeder institutionellenBestimmungendesBeitrittsvertragskommendieMitgliedstaatenunddieBeitrittsländerüberein,
daß die 1996einzuberufendeRegierungskonferenzbeider PrüfungdergesetzgeberischenRolledes EuropäischenParlamentsund
andererimVertragüberdieEuropäischeUnionangesprochenerProblemedieFragederZahlderMitgliederderKommissionundder
GewichtungderStimmenderMitgliedstaatenimRaterörternwird.Sie wirdfemeralleMaßnahmenprüfen,diezur Erleichterungder
ArbeitderOrganeundzurGewährleistungeineswirksamenFunktionierensderOrganefürerforderlichgehaltenwerden.

9.GemeinsameErklärung
zuArtikel172derBeitrittsakte

DieVertragsparteiennehmenzurKenntnis,daß jeglicheÄnderungdes EWR-Abkommensunddes Übereinkommenszwischenden
EFTA-StaatenüberdieEinsetzungeinerÜberwachungsbehördeundeinesGerichtshofsderZustimmungderbetreffendenVertragspar-
teienbedarf.
DieBevollmächtigtenhabendenBriefwechselzurVereinbarungdesVerfahrensfürdieAnnahmebestimmterBeschlüsseundsonstiger
MaßnahmeninderZeitvordemBeitrittzurKenntnisgenommen,dieimRahmenderKonferenzzwischenderEuropäischenUnionund
denStaaten,diedenBeitrittzu dieserUnionbeantragthaben,erzieltwordenistunddiedieserSchlußaktebeigefügtist.
SchließlichwurdenfolgendeErklärungenabgegeben,diedieserSchlußaktebeigefügtsind:
A. GemeinsameErklärungen:DiederzeitigenMitgliedstaaten/KönigreichNorwegen
10. GemeinsameErklärungzurBewirtschaftungder FischereiressourcenindenGewässernnördlichvon62°nördlicherBreite
11. GemeinsameErklärungzur 12-Meilen-Zone
12. GemeinsameErklärungzumEigentuman Fischereifahrzeugen
13. GemeinsameErklärungzurRohstoffversorgungder Fischverarbeitungsindustriein Nordnorwegen
14. Erklärungzu Artikel147überdie norwegischeNahrungsmittelindustrie
15. GemeinsameErklärungzu Svalbard
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GemeinsameErklärungen:DiederzeitigenMitgliedstaaten/RepublikÖsterreich
GemeinsameErklärungzur FreizügigkeitderArbeitnehmer
GemeinsameErklärungzu SchutzmaßnahmennachdenAbkommenmitdenmittel-undosteuropäischenLändern
GemeinsameErklärungzur LösungnochoffenertechnischerFragenimVerkehrsbereich
GemeinsameErklärungzu denGewichtenundAbmessungenfür Fahrzeugedes Güterkraftverkehrs
GemeinsameErklärungzumBrennerbasistunnel
GemeinsameErklärungzu denArtikeln6 und76derBeitrittsakte

GemeinsameErklärungen:DiederzeitigenMitgliedstaaten/RepublikFinnland
GemeinsameErklärungüberdieSicherungderVerkehrsverbindungender RepublikFinnland
GemeinsameErklärungüberdieVerbringungradioaktiverAbfälle
GemeinsameErklärungzumVertragüberdieNichtverbreitungvonKemwaffen

GemeinsameErklärungen:DiederzeitigenMitgliedstaaten/KönigreichSchweden

GemeinsameErklärungzuArtikel127derBeitrittsakte
GemeinsameErklärungen:DiederzeitigenMitgliedstaaten/EinzelneneueMitgliedstaaten
GemeinsameErklärung:KönigreichNorwegen,RepublikÖsterreich,KönigreichSchweden:Zu PCB/PCT

kommendenTiere
GemeinsameErklärungderRepublikFinnlandunddesKönigreichsSchwedenüberdie FischereimöglichkeiteninderOstsee

ErklärungenderderzeitigenMitgliedstaaten
ErklärungzudenÄlandinsein
Erklärungzur relativenStabilität
Erklärungzur Lösungder Umweltprobieme,diedurchdenLastkraftwagenverkehrverursachtwerden
Erklärungüberdie EinhaltungderVerpflichtungender Unionin Agrarfragen,die sich aus nichtin der Beitrittsakteenthaltenen
Rechtsaktenergeben
Erklärungzu agrar-undumweltpolitischenMaßnamnen
Erklärungzu BerggebietenundbenachteiligtenGebieten

Erklärungendes KönigreichsNorwegen
Erklärungdes KönigreichsNorwegenzurnorwegischenSprache

ErklärungenderRepublikÖsterreich

Erklärungder RepublikÖsterreichzu Artikel 14 des ProtokollsNr. 9 über den Straßen- und Schienenverkehrsowie den
kombiniertenVerkehrinÖsterreich

ErklärungenderRepublikFinnland

Erklärungendes KönigreichsSchweden
Erklärungdes KönigreichsSchwedenzur Sozialpolitik

ErklärungenverschiedenerneuerMitgliedstaaten
GemeinsameErklärungdes KönigreichsNorwegenunddes KönigreichsSchweden.betreffendFischerei
Erklärungdes KönigreichsNorwegen,der RepublikÖsterreich,der RepublikFinnlandunddes KönigreichsSchwedenzu den
Artikeln3 und4 derBeitrittsakte
ErklärungderRepublikFinnlandunddes KönigreichsSchwedenzu denAlkoholmonopolen
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A. GemeinsameErklärungen:
DiederzeitigenMitgliedstaaten/KönigreichNorwegen

10.GemeinsameErklärung
zur Bewirtschaftungder Fischereiressourcen

in den Gewässernnördlich von 62°nördlicherBreite
DieVertragsparteiennehmendasverletzlicheundempfindlicheÖkosystemderBarentsseeunddernördlichenGewässerzurKenntnis
und erkennenan, daß es lebensnotwendigist, eine vernünftigeBewirtschaftungauf der Grundlageeinerauf Dauer tragfähigen
ErhaltungundeineroptimalenNutzungallerBeständeindiesenGewässernbeizubehalten.
Sie kommenüberein,daß die EinbeziehungdieserGewässer in die GemeinsameFischereipolitik(GFP) auf der Grundlageder
bestehendenBewirtschaftungsregelungerfolgenwird, so daß die derzeitigentechnischenVorschriftensowie die Kontroli-und
Durchsetzungsvorschriftenfortgeführtundverbessertwerden.
Sie kommenüberein,daß die bestehendenregionalenMeeresforschungseinrichtungenundwissenschaftlichenInstitutionenin der
Nähe der betreffendenGewässerweiterhinwichtigeBeiträgezum Entscheidungsfindungsprozeßleistensollten,um rascheund
zweckdienlicheBewirtschaftungsbeschlüsseimRahmenderGFP zu ermöglichen.
Sie kommenüberein,daßdieVerhandiungenmitRußland,die imRahmenderGFP stattfinden,inAnlehnungan dieGrundsätzeund
Praktikengeführtwerdensollten,die in derGemeinsamennorwegisch-russischenFischereikommissionentwickeltwordensind.
Sie kommenüberein,daß das derzeitigeSystem,wonachvordenVerhandlungenmitRußlandKonsultationenmitdeninteressierten
Fischereiverbändengeführtwerden,beibehaltenwerdensollte.
Sie kommenfernerüberein,daß dieBewirtschaftungszieleund-maßßnahmenfolgendeseinschließen:
- das Wechselverhältniszwischenden BeständenmußunterdemGesichtspunkteinervieleArtenumfassendenBewirtschaftung

gebührendberücksichtigtwerden;
- die Bewirtschaftungder pelagischenBeständesollteberücksichtigen,daß dieseArteneinewichtigeNahrungsquellefür andere

Artendarstellen;
- dieoptimaleundstabileEntnahmeaus diesenBeständensolltelangfristigsichergestelltwerden;
- beider FestsetzungderTAC füreinenBestandsolltedieErhaltungderlaichendenBeständegebührendberücksichtigtwerden,um

eineausreichendeEmeuerungsicherzustellen;
- die BefischungbiologischgesunderdemersalerBeständesollteim Rahmender Reproduktionsfähigkeitdes Bestandsgehalten

werden,unddiebesonderenBedingungendereinzelnenBeständesolitengebührendberücksichtigtwerden;
- fürbiologischnichtgesundedemersaleBeständesolitenMaßnahmenergriffenwerden,umdenBestandwiederaufeindauerhaftes

Niveauzu bringen,wobeiauchdieMindestanforderungenderFischereiwirtschaftzu berücksichtigensind;
- großeBedeutungwirdweiterhindenStellungnahmendesBeratendenAusschussesfürFischerei-Management(ACFM) beigemes-

sen.
Die Vertragsparteienräumenein, daß die besonderenInteressenNorwegensals Küstenstaatin denGewässernnördlichvon 62°
nördlicherBreitesowieallerbetroffenenParteienbeiderkünftigenBewirtschaftungdieserGewässerimEinklangmitdenVorschriften
derGemeinsamenFischereipolitikberücksichtigtwerdenmüssen.
Zusätzlichhaben die Vertragsparteienim Rahmeneiner vorübergehendenAusnahmeregelungzur Förderungder schrittweisen
EinbeziehungNorwegensindieGemeinsameFischereipolitikvereinbart,daß ab demZeitpunktdes Beitrittsfolgendesgilt:
1. Norwegenwird ermächtigt,TAC-Mengenfestzusetzenund sein Fischereiabkommenmit Rußlandfür eine Übergangszeitbis

spätestens1. Juli 1998beizubehalten;währenddieserÜbergangszeitwerdendie FestsetzungvonTAC-MengenunddieVerwal-
tungdiesesAbkommensvonNorwegenin engemBenehmenmitderKommissionvorgenommen.

2. Norwegenkannin diesenGewässernohneDiskriminierungseinderzeitigesSystem
- technischerVorschriftenfüreineÜbergangszeitvoneinemJahr beibehalten,
- einesRückwurfverbotsfüreineÜbergangszeitvondreiJahren beibehalten,
- Kontrollmaßnahmen,insbesonderedieSchließungundÖffnungempfindlicherGebiete,füreineÜbergangszeitvondreiJahren

beibehalten.
WährenddieserÜbergangszeitenwirddieUnionprüfen,wiedieseRegelungenambestenindieGemeinsameFischereipolitikintegriert
werdenkönnen.

11.GemeinsameErklärung
zur 12-Meilen-Zone

Die Vertragsparteienerkennenan, daß es für Norwegenvon großerBedeutungist, lebensfähigeFischereigemeinschaftenin den
Küstengebietenzu erhalten.WenndieOrganeder Uniondie derzeitigeRegelungfürdenZugangzu denGewässerninnerhalbder
12-Meilen-ZonezwecksBeschlußfassungübereinekünftigeRegelungüberprüfen,werdensiedenInteressensolcherGemeinschaften
indenMitgliedstaatenbesondereBeachtungschenken.

12.GemeinsameErklärung
zum Eigentuman Fischereifahrzeugen

DieVertragsparteienstellenunterHinweisaufdie RechtsprechungdesGerichtshofsderEuropäischenGemeinschaftenfest,daß im
Rahmender GemeinsamenFischereipolitikeines der Ziele des SystemsnationalerQuoten,die den Mitgliedstaatennach dem
GrundsatzrelativerStabilitätzugeteiltwerden,darinbesteht,denbesonderenBedürfnissenderRegionenRechnungzutragen,indene:
dieörtlicheBevölkerungvonderFischereiunddendamitverbundenenWirtschaftszweigenin besonderemMaßeabhängigıst.
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DiesesZiel kannBedingungenrechtfertigen,durchdie sichergestelltwerdensoll, daß eine tatsächlichewirtschaftlicheVerbindung
zwischendenimRahmenderQuoteneinesMitgliedstaatsfischendenFischereifahrzeugenunddembetreffendenMitgliedstaatbesteht,
wenn diese Bedingungenbezwecken,daß die Quotender von der Fischereiund den damitverbundenenWirtschaftszweigen
abhängigenBevölkerungzugutekommen.

13.GemeinsameErklärung
zur Rohstoffversorgungder Fischverarbeitungsindustriein Nordnorwegen

DieVertragsparteiennehmendenAntragdesKönigreichsNorwegenbetreffenddieRohstoffversorgungderFischverarbeitungsindustrie
in NordnorwegenzurKenntnisunderkennendieNotwendigkeitan,angesichtsderfürdieseIndustriebestehendenbesonderenLage
ein zufriedenstellendesGleichgewichtbei derVersorgungzu gewährleisten.Dies istgebührendzu berücksichtigen,wenndieUnion
nachdemBeitrittNorwegensautonomeZollkontingentefürzurVerarbeitungbestimmtenFisch festlegt.

14.Erklärungzu Artikel 147
über die norwegischeNahrungsmittelindustrie

DieVertragsparteiennehmenvonfolgenderErklärungderKommissionKenntnis:
Bei der PrüfüngeinesetwaigenAntragsdes KönigreichsNorwegenauf Maßnahmenim Fall erheblicherMarktstörungenwirddie
Kommissiondas besondereUmstrukturierungsproblemder norwegischenNahrungsmittelindustrieberücksichtigenundsicherstellen,
daß alleerforderlichenMaßnahmenhinreichendraschgetroffenwerden,umlangfristigenSchädenvorzubeugen.
DievonderKommissiongetroffenenMaßnahmenkönnenwährendeinesZeitraumsvondreiJahren einÜberwachungssystemundals
HinweisdienendeHöchstmengenumfassen,wodurchermöglichtwird,daßdieÖffnungdesMarkteskeineStörungenverursacht,diedie
erforderlicheUmstrukturierungderNahrungsmiittelindustrieinNorwegenfürdienachstehendenauseinheimischenlandwirtschaftlichen
AusgangsstoffenhergestelltenErzeugnissebehindernkönnten:Fleischerzeugnisse,Mehl, Mischfuttermittel,verarbeiteteErbsen,
KarottenundSpeisemöhrensowieMilcherzeugnissemitAusnahmevonButter,MagermilchpulverundWeichkäse.

15.GemeinsameErklärung
zu Svalbard

DieVertragsparteienkommenüberein,denZugangderFlottenderMitgliedstaatenderEuropäischenUnionzudenFischereiressourcen
in den Gewässerninnerhalbder 200-Meilen-Zoneum Svalbardfür die Nutzungder von der Union beschlossenenFangquoten
entsprechenddemgegenwärtigenStatusquo imFischereibereichnichtzu verändem.
AußerdemkommendieVertragsparteienüberein,daß die lebendenRessourcenin dengenanntenGewässernso zu bewirtschaften
sind,daß sie einendauerhaftenundnachhaltigenErtragzugunstenderMitgliedstaatender EuropäischenUnionerbringen,der ihre
FischereirechteindiesenGewässernwiderspiegelt.InsbesonderedarfdieseBewirtschaftungdieMöglichkeitderFlottenderMitglied-
staatender EuropäischenUnion nicht beeinträchtigen,ihre Quoten in vollemUmfangauszuschöpfen,und muß den üblichen
FischereitätigkeitenvollundganzRechnungtragen.

B.GemeinsameErklärungen:
DiederzeitigenMitgliedstaaten/RepublikÖsterreich

16.GemeinsameErklärung
zur Freizügigkeitder Arbeitnehmer

Sollteder Beitrittder RepublikÖsterreichzu SchwierigkeitenimZusammenhangmitder FreizügigkeitderArbeitnehmerführen,so
können die Organe der Union mit dieser Angelegenheit befaßt werden, um dieses Problem zu lösen. Diese Lösung wird mit den
Bestimmungender Verträge(einschließlichdes Vertragsüberdie EuropäischeUnion)undden aufgrundder Verträgeerlassenen
Bestimmungen,insbesonderedenBestimmungenüberdie FreizügigkeitderArbeitnehmer,völligimEinklangstehen.

17.GemeinsameErklärung
zu Schutzmaßnahmennachden Abkommenmit den mittel-und osteuropäischenLändern

1. Die zwischenden Gemeinschaftenund ihrenMitgliedstaatenund den mittel-und osteuropäischenLänderngeschlossenen
„Europa-Abkommen“enthaltenBestimmungen,wonachdie Gemeinschaftenunterbestimmtenin jenenAbkommenfestgelegten
VoraussetzungengeeigneteSchutzmaßnahmentreffenkönnen.

2. Wenndie GemeinschaftengemäßdiesenBestimmungenMaßnahmenprüfenundergreifen,könnensie sich auf die Lage von
ErzeugernoderRegionenin einemodermehrerenihrerMitgliedstaatenberufen.

3. DieVorschriftenderGemeinschaftüberdieAnwendungvonSchutzmaßnahmeneinschließlichdergemeinschaftlichenKontingen-
tierungenstellensicher,daß die Interessender Mitgliedstaatenin Übereinstimmungmit den entsprechendenVerfahrenvoll
berücksichtigtwerden.

18.GemeinsameErklärung
zur Lösung noch offenertechnischer Fragen im Verkehrsbereich

Die RepublikÖsterreich unddieGemeinschafterklären,daß sie bereitsind,vordemBeitrittÖsterreichsimRahmendes Transitaus-
schussesEG-ÖsterreichnochoffenetechnischeFrageneinvernehmlichzu lösen,insbesondere
a) Fragenin bezugaufdasÖkopunktesystem

—AuswechselnvonMotorenbeivordem1.Oktober1990zugelassenenKraftfahrzeugen;
—WechselnderZugmaschine;
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- gemischtnationaleFahrzeugkombinationen;
—DiskriminierungzugunstenösterreichischerFahrzeugeimTransitzwischenzweiDrittländern.

b) SonstigeFragen
- LösungimGemeinschaftsrahmenfürdas „Lofer‘-AbkommenzwischenÖsterreichundDeutschlandvom29. Juni 1993;
—ListederTerminalsgemäßArtikel2 Absatz5 derVerwaltungsvereinbarung(„Fürnitz“-Verkehr);
- schwereundvoluminöseTransporte(„Sonderbeförderungen‘).

19.GemeinsameErklärung
zu den Gewichtenund Abmessungenfür Fahrzeugedes Güterkraftverkehrs

DieVertragsparteiennehmenzurKenntnis,daß dieRepublikÖsterreichdemgemeinschaftlichenBesitzstandimBereichderhöchst-
zulässigenGewichteundAbmessungenfürLKW durchdiestraffreieZulassungeinesGewichtsvon38tbeieinerToleranzspannevon
5 v.H.nachkommt.

20.GemeinsameErklärung
zum Brennerbasistunnel

Österreich,Deutschland,ItalienunddieGemeinschaftarbeitenaktivanderFertigstellungderVorstudienüberdenBrennerbasistunnel,
dieimJuni 1994übergebenwerdensollen.Österreich,DeutschlandundItalienverpflichtensich,biszum31.Oktober1994eine
Entscheidungüberden Bau des Tunnelszu treffen.Die Gemeinschafterklärt,daß sie bereitist, den Bau auf der Grundlageder
verfügbarenFinanzierungsinstrumentederGemeinschaftzu unterstützen,wenndiedreibetreffendenStaateneinepositiveEntschei-
dungtreffensollten.

21.GemeinsameErklärung
zu den Artikeln 6 und 76 der Beitrittsakte

DieRepublikÖsterreichunddieGemeinschaftbekräftigenihreAbsicht,imWegegeeigneterVerhandlungensicherzustellen,daßvom
Zeitpunktdes Beitrittsan VerkehrsunternehmerdritterLänder, insbesondereaus Slowenienund der Schweiz, hinsichtlichdes
ÖsterreichdurchquerendenLastkraftwagenverkehrsnichtgünstigerbehandeltwerdenals EU-Verkehrsunternehmer.

C. GemeinsameErklärungen:
DiederzeitigenMitgliedstaaten/RepublikFinnland

22.GemeinsameErklärung
überdie Sicherungder Verkehrsverbindungender Republik Finnland

Die Vertragsparteien,die anerkennen,daß die Seewegefür Finnlandaufgrundder geographischenLage besonderswichtigund
aufgrundderklimatischenBedingungenbesondersschwierigzusichernsind,kommenüberein,derAufrechterhaltungundEntwicklung
derfinnischenSeeverkehrsverbindungenmitderübrigenUnioninentsprechendenInitiativenderUnion,unterandereminVerbindung
mitderEntwicklungdertranseuropäischenVerkehrsnetzein Nordeuropa,gebührendeAufmerksamkeitzu schenken.

23.GemeinsameErklärung
überdie VerbringungradioaktiverAbfälle

DieVertragsparteienbestätigen,daßdie EG-RechtsvorschrifteneinenMitgliedstaatnichtdazuverpflichten,einebestimmteLieferung
radioaktiverAbfälleauseinemanderenMitgliedstaatzu akzeptieren.

24.GemeinsameErklärung
zumVertragüber die Nichtverbreitungvon Kernwaffen

DieVertragsparteienunterstreichendieBedeutungder NichtverbreitungvonMassenvernichtungswaffenundihrefortgesetzteUnter-
stützungdesVertragsüberdieNichtverbreitungvonKernwaffen(NV-Vertrag).
Sie bestätigen,daß—unbeschadetderZuständigkeitder IAEO sowiederEuropäischenAtomgemeinschaftfürdieDurchführungvon
ArtikelIll Absätze 1 und 4 des NV-Vertrags—die einzelnenStaatenfür die Erfüllungder Verpflichtungenaus dem NV-Vertrag
verantwortlichbleiben.
Sie erinnemdaran,daß sie sich verpflichtethaben,die in den Richtliniender Kernmaterial-LieferländerenthaltenenBestimmungen
anzuwendenundals Lieferbedingungdie DurchführungumfassenderIAEO-Sicherungsmaßnahmenin denjenigenNichtkernwaffen-
staatensicherzustellen,in die Kernmaterialund kemtechnischeAusrüstungen,die eigensfür die Verarbeitung,Verwendungoder
HerstellungvonKernmaterialentworfenoderhergestelltwurden,ausgeführtwerden.
UnbeschadetihrerVerpflichtungenausdemEuratom-VertragbestätigtdieRepublikFinnland,daßsiebeiderErfüllungihrerVerpflich-
tungenaus demNV-Vertragals IAEO-Mitgliedstaatwie auch im Rahmendes INFCIRC/193engmitder IJAEOzusammenarbeiten
wird.

D. GemeinsameErklärungen:
DiederzeitigenMitgliedstaaten/KönigreichSchweden

25.GemeinsameErklärung
zumVertragüber die Nichtverbreitungvon Kernwaffen

DieVertragsparteienunterstreichendieBedeutungderNichtverbreitungvonMassenvernichtungswaffenund ihrefortgesetzteUnter-
stützungdesVertragsüberdieNichtverbreitungvonKernwaffen.
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Sie bestätigen,daß - unbeschadetderZuständigkeitder IAEO sowiederEuropäischenAtomgemeinschaftfürdieDurchführungvon
ArtikelIII Absätze1 und 4 des NV-Vertrags—die einzelnenStaatenfür die Erfüllungder Verpflichtungenaus dem NV-Vertrag
verantwortlichbleiben.
Sie erinnerndaran,daß sie sichverpflichtethaben,die in den Richtliniender Kemmaterial-LieferländerenthaltenenBestimmungen
anzuwendenundals Lieferbedingungdie DurchführungumfassenderIAEO-Sicherungsmaßnahmenin denjenigenNichtkernwaffen-
staatensicherzustellen,in die KernmaterialundkemtechnischeAusrüstungen,die eigensfür die Verarbeitung,Verwendungoder
HerstellungvonKernmaterialentworfenoderhergestelltwurden,ausgeführtwerden.
UnbeschadetseinerVerpflichtungenaus demEuratom-Vertragbestätigtdas KönigreichSchweden,daß es beider Erfüllungseiner
VerpflichtungenausdemNV-Vertragals IAEO-MitgliedstaatwieauchimRahmendes INFCIRC/193engmitderIAEO zusammenarbei-
tenwird.

26.GemeinsameErklärung
zu Artikel 127der Beitrittsakte

Die Verhandlungsrichtlinien,die dem Beschlußdes Rates zur Ermächtigungder Kommission,Protokollezu den in Artikel127
genanntenzweiseitigenAbkommenundVereinbarungenauszuhandeln,beigefügtsind,werdenimEinklangmitdenSchlußfolgerungen
stehen,diemitdemKönigreichSchwedenimRahmenderKonferenzerarbeitetwordensind.

E. GemeinsameErklärungen:
DiederzeitigenMitgliedstaaten/EinzelneneueMitgliedstaaten

27.GemeinsameErklärung:
KönigreichNorwegen,RepublikÖsterreich,KönigreichSchweden:

Zu PCB/PCT
Die Vertragsparteienstellenfest,daß in ihremjeweiligenHoheitsgebietdie Herstellungvon PCB undPCT verbotenist unddaß die
WiederverwertungdieserErzeugnissenichtmehrdurchgeführtwird.Bis zurAnnahmevonGemeinschaftsvorschriften,durchdieauch
dieWiederverwertungvon PCB undPCT verbotenwird,habendieVertragsparteienkeineEinwändegegendieBeibehaltungeines
derartigenVerbotsin einzelstaatlichenRechtsvorschriften.

28.GemeinsameErklärung
zur nordischenZusammenarbeit

Die Vertragsparteienstellenfest,daß Schweden,FinnlandundNorwegenals Mitgliederder EuropäischenUnionbeabsichtigen,die
zwischenihnensowiemitanderenLändernund GebietenbestehendenordischeZusammenarbeitin völligemEinklangmitdem
GemeinschaftsrechtunddensonstigenBestimmungendesVertragsüberdie EuropäischeUnionweiterzuführen.

29.GemeinsameErklärungzur
Anzahl der im Königreich Norwegenund der Republik Finnland

für die Mutterkuhprämiein BetrachtkommendenTiere
Solltees infolgedesBeitrittszueinemunverhältnismäßigenAbsinkenderProduktionsmengenandererHauptausgangsstoffekommen,
so wirddieAnzahlderTiere,diefürdieMutterkuhprämiein NorwegenundFinnlandinBetrachtkommen,überprüft.

30.GemeinsameErklärung
der Republik Finnland und des Königreichs Schweden

über die Fischereimöglichkeitenin der Ostsee
DieVertragsparteiennehmenzurKenntnis,daß dieZuweisungvonFischbeständeninGemeinschaftsgewässernderOstseeaufder
GrundlagederNeuzuweisungderderehemaligenUdSSR undPolenimReferenzzeitraumübertragenenFischereimöglichkeitenandie
Vertragsparteienberechnetwurde.Infolgedessenkommendie Vertragsparteienüberein,daß vor der Erweiterungdurchgeführte
AustauschevonFischereimöglichkeitenbeiderkünftigenZuweisungvonFischereimögiichkeiten,die in Fischereiübereinkommenmit
Rußland,dendreibaltischenStaatenundPolenvorgesehensind,nichtberücksichtigtwerden.

31. Erklärung
zur VerarbeitungsindustrieIn der RepublikÖsterreichund der Republik Finnland

DieVertragsparteienkommenwiefolgtüberein:
i) EinsatzderZielNr. 5a-MaßnahmeninvollemUmfang,umAuswirkungendes Beitrittsabzufedern;
ii) FlexibilitätbeinationalenÜbergangsregelungenfürBeihilfen,diedieUmstrukturierungerleichternsollen.

F. ErklärungenderderzeitigenMitgliedstaaten

32. Erklärung
zudenÄlandinseln

HinsichtlichderAusübungdesaktivenundpassivenWahlrechtsbeiKommunalwahlenaufdenÄlandinselnweistdieUniondaraufhin,
daß es Artikel8 b Absatz 1 des EG-Vertragsmöglichmacht,den Anträgender RepublikFinnlandzu entsprechen.Notifiziertdie
RepublikFinnlandgemäßArtikel28zurÄnderungdesArtikels227Absatz5 desEG-Vertrags,daßderEG-VertragaufdieÄlandinseln
Anwendungfindensoll,so wirdderRaterforderlichenfallsbinnensechsMonatengemäßdeninArtikel8 bAbsatz1desEG-Vertrags
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vorgesehenenVerfahrenauf die besondereLage der AlandinseinabgestimmteBedingungenfür die Anwendungdieses Artikels
festlegen.

33.Erklärung
zur relativenStabilität

Die Unionerkenntan, daß es für das KönigreichNorwegenunddie Mitgliedstaatenvon großerBedeutungist,am Grundsatzder
relativenStabilitätalsGrundlagezurErreichungdesZielseinesdauerhaftenSystemsderVerteilungderkünftigenFischereimöglichkei-
tenfestzuhalten.

34.Erklärung
zur Lösung der Umweltprobleme,

die durch den Lastkraftwagenverkehrverursachtwerden
Die Unionteiltder RepublikÖsterreichmit,daß derRat die Kommissionaufgeforderthat,ihmeinenVorschlagzur Verabschiedung
vorzulegen,der eine Rahmenregelungzur Lösungder Umweltproblemebetrifft,die durchden Lastkraftwagenverkehrverursacht
werden.Diese RahmenregelungwirdgeeigneteMaßnahmenüberStraßenbenutzungsgebühren,Schienenwege,Einrichtungendes
kombiniertenVerkehrsundtechnischeNormenfür Fahrzeugeumfassen.

35. Erklärung
über die Einhaltungder Verpflichtungenin Agrarfragen,

die sich aus nicht in der BeitrittsakteenthaltenenRechtsaktenergeben
DieEuropäischeUnionerklärt,daßalleRechtsakte,diefürdieEinhaltungdesErgebnissesderBeitrittsverhandlungenüberAgrarfragen
erforderlichsind,dieabernichtinderBeitrittsakteenthaltensind(neueRechtsaktedes Rates,dienachdemBeitrittanwendbarsind,
und Rechtsakteder Kommission),zu gegebenerZeitnachden in der Beitrittsakteselbstoder imRahmendes gemeinschaftlichen
BesitzstandsfestgelegtenVerfahrenangenommenwerden.
DiemeistendieserRechtsaktewerdenwährendder Interimszeitnachden inderBeitrittsaktefestgelegtenVerfahrenangenommen.
Die übrigensich aus den VerhandlungenergebendenVerpflichtungenbetreffendAgrarfragenwerdenraschund rechtzeitigumge-
setzt,

36. Erklärung
zu agrar-und umweltpolitischenMaßnahmen

Die Union wird die erforderlichenMaßnahmentreffen,um den neuenMitgliedstaatendie rascheDurchführungder agrar- und
umweltpolitischenProgrammezugunstenihrerLandwirteimEinklangmitderVerordnung(EWG)Nr. 2078/92zu ermöglichenunddie
MitfinanzierungdieserProgrammeimRahmenderverfügbarenHaushaltsmittelsicherzustellen.
Die Unionnimmtzur Kenntnis,daß davonauszugehenist,daß denneuenMitgliedstaatenfolgendeBeträgezur Verfügunggestellt
werden:
—Norwegen 55Mio.ECU
- Österreich 175Mio.ECU
—Finnland 135Mio.ECU
—Schweden 165Mio.ECU.

37.Erklärung
zu Berggebietenund benachteiligtenGebieten

Die Unionnimmtzur Kenntnis,daß die neuenMitgliedstaatender Ansichtsind,daß ein erheblicherTeil ihresHoheitsgebietsvon
ständigennatürlichenNachteilenbetroffenist,unddaß dieAbgrenzungder BerggebieteundbestimmterbenachteiligterGebieteim
SinnederRichtlinie75/268/EWGunverzüglichdurchgeführtwerdensollte.
Die Unionbestätigt,daßsie beabsichtigt,beiderAbgrenzungdieserGebietedengemeinschaftlichenBesitzstandwiefolgtanzuwen-
den: "
- fürdieRepublikÖsterreichalsalpinesLandwirdbeiderWahlderKriterienvondenKriterienausgegangen,diebereitsfürähnliche

GebieteinDeutschland,ItalienundFrankreichverwendetwurden;
- fürdasKönigreichSchwedenwirdesdieBerücksichtigungdernördlichenBreitealsmaßgeblichesKriteriumimSinnedesArtikels3

Absatz3derRichtlinie75/268/EWGdesRatesermöglichen,vierderfünf„landwirtschaftlichenFörderungsgebieteinNordschweden“
zu erfassen;

- fürdasKönigreichNorwegenwirdes dieBerücksichtigungdernördlichenBreitealsmaßgeblichesKriteriumimSinnedesArtikels3
Absatz3derRichtlinie75/268/EWGdesRatessowiedieAnwendungderAbsätze4und5desselbenArtikelsermöglichen,biszu85
v.H.der landwirtschaftlichenNutzflächezu erfassen;

- fürdie RepublikFinnlandwirdes die BerücksichtigungdernördlichenBreiteals maßgeblichesKriteriumimSinnedes Artikels3
Absatz3 derRichtlinie75/268/EWGdesRatessowiedieÄnderungdesArtikels19derVerordnung(EWG)Nr.2328/91desRates
ermöglichen,85v.H.derlandwirtschaftlichenNutzflächeimSinnedesArtikels3,Absatz3derRichtlinie75/268/EWGdesRateszu
erfassen.

G. Erklärungendes KönigreichsNorwegen

38.Erklärungdes Königreichs Norwegen
zur norwegischenSprache

DasKönigreichNorwegenerklärt,daßbeimschriftlichenGebrauchdesNorwegischenalsAmtssprachederOrganederGemeinschaf-
tenBokmälundNynorskgleichzubehandelnsind,d.h.daßallgemeineUnterlagen,KorrespondenzundallgemeinesInformationsmate-
rialentwederindereinenoderderanderenFormdernorwegischenSpracheabzufassensind.
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39.Erklärungdes Königreichs Norwegen
zu den Samen

In AnbetrachtdesArtikels110a) dernorwegischenVerfassungunddesnorwegischenGesetzesNr. 56vom12.Juni 1987,
inAnbetrachtderVerpflichtungenundZusagenaufgrunddesInternationalenPaktesderVereintenNationenvon1966überbürgerliche
und politischeRechte,insbesonderedes Artikels27, sowiedes IAO-ÜbereinkommensNr. 169von 1989übereingeboreneund in
StämmenlebendeVölkerin unabhängigenLändern,
hatdasKönigreichNorwegensichverpflichtet,dieVoraussetzungendafürzu schaffen,daßdieSamenihreLebensgrundlagen,sowie
ihreSprache,KulturundLebensweiseerhaltenundentwickelnkönnen.
DieSamengemeinschaftenindentraditionellenSiedlungsgebietenderSamenhängenvoneinerReihevontraditionellenWirtschaftstä-
tigkeitenab.DieseTätigkeitensindselbstBestandteilderKulturderSamenundbildendienotwendigeGrundlagefürdieWeiterentwick-
lungderLebensweisederSamen.
UnterBerücksichtigungdesProtokollsüberdieSamenerklärtdieRegierungdesKönigreichsNorwegen,daßsieaufdieserGrundlage
ihrenVerpflichtungenundZusagengegenüberdenSamenweiterhinnachkommenwird.

40. Erklärungdes Königreichs Norwegen
zur Transparenz

DasKönigreichNorwegenbegrüßtdiederzeitigeEntwicklunginderUnionhinzumehrOffenheitundTransparenz.InNorwegenistdie
ÖffentlichkeitderVerwaltung,einschließlichdes allgemeinenZugangszu offiziellenDokumenten,einGrundsatzvon fundamentaler
rechtlicherundpolitischerBedeutung.DasKönigreichNorwegenwirddiesenGrundsatzimEinklangmitseinenRechtenundPflichten
als MitgliedderUnionauchinZukunftanwenden.

H. ErklärungenderRepublikÖsterreich

41.ErklärungderRepublikÖsterreich
zu Artikel 109g des EG-Vertrags

DieRepublikÖsterreichnimmtzurKenntnis,daßdieZusammensetzungdesECU-Währungskorbsunverändertbleibtunddaßmit der
TeilnahmederRepublikÖsterreichan derdrittenStufederWertdes SchillinggegenüberderECU unwidenuflichfestgesetztwird.
Die RepublikÖsterreichwird den Schillingweiterhinstabilhaltenund auf diese Weise zur VerwirklichungderWirtschafts-und
Währungsunionbeitragen.DerstufenweiseÜbergangzu einereinheitlicheneuropäischenWährungwirdvonderRepublikÖsterreich
unterstützt,da dieQualitätder geplanteneuropäischenWährungdurchdie stabilitätspolitischenVorbedingungendes EG-Vertrags
sichergestelltist.

42.ErklärungderRepublikÖsterreich
zur Fernsehtätigkeit

MitBezugaufdieRichtlinie89/552/EWGdesRatesvom3.Oktober1989zurKoordinierungbestimmterRechts-undVerwaltungsvor-
schriftenderMitgliedstaatenüberdieAusübungderFemsehtätigkeitstelltdie RepublikÖsterreichfest,daß sie nachdemgeltenden
EG-Rechtin seinerAuslegungdurchdenGerichtshofderEuropäischenGemeinschaftengeeigneteMaßnahmenergreifenkann,falls
zurUmgehungihrerinnerstaatlichenRechtsvorschriftenVerlegungsprozessestattfinden.

43.ErklärungderRepublikÖsterreich
zur Preisgestaltungdes kombiniertenVerkehrsauf der Brenner-Route

DieRepublikÖsterreicherklärt,daßsiebereitist,denkombiniertenHuckepackverkehraufderBrenner-Routein Übereinstimmungmit
den Rechtsvorschriftender Gemeinschaftzu fördem,indemsie für diese Verkehrsartauf demösterreichischenAbschnitteinen
angemessenenPreis festlegt,der imWettbewerbmitden Preisenfürden Verkehrauf der Straßestandhaltenkann.Die Republik
Österreichstelltfest,daß dieseMaßnahmemitderMaßgabegetroffenwird,daß dieAuswirkungendervonderRepublikOsterreich
gewährtenHilfenaufdenMarktnichtdurchMaßnahmenverringertwerden,diefürandereAbschnittederobengenanntenHuckepack-
verbindunggetroffenwerden.

44.ErklärungderRepublikÖsterreich
zu Artikel 14des Protokolls Nr. 9

über den Straßen-und Schienenverkehrsowie den kombiniertenVerkehr in Österreich
DieRepublikÖsterreicherklärt,daßdieVerwaltungdesÖkopunktesystemsab 1.Januar 1997computergestütztunddieÜberwachung
ab 1. Januar 1997elektronischerfolgensoll, umdieBedingungendesArtikels14Absatz1des ProtokollsNr. 9 zu erfüllen.

l. ErklärungenderRepublikFinnland

45. Erklärungder Republik Finnland
zur Transparenz

DieRepublikFinnlandbegrüßtdiederzeitigeEntwicklunginderUnionhinzu mehrOffenheitundTransparenz.
In FinnlandistdieÖffentlichkeitderVerwaltung,einschließlichdesallgemeinenZugangszu offiziellenDokumenten,einGrundsatzvon
fundamentalerrechtlicherundpolitischerBedeutung.DieRepublikFinnlandwirddiesenGrundsatzimEinklangmitihrenRechtenund
Pflichtenals MitgliedderEuropäischenUnionauchinZukunftanwenden.
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J. ErklärungendesKönigreichsSchweden

46. Erklärungdes Königreichs Schweden
zur Sozialpolitik

IneinemBriefwechselzwischendemKönigreichSchwedenundderKommission,derderZusammenfassungderSchiußfolgerungder
fünftenTagungder KonferenzaufMinisterebene(CONF-S 81/93)beigefügtist,erhieltdas KönigreichSchwedenZusicherungenin

bezug aufdieschwedischePraxisinArbeitsmarktangelegenheitenundinsbesonderedasSystemderFestiegungvonArbeitsbedingun-
gen inTarifverträgenzwischendenSozialpartnern.

. 47. Erklärungdes Königreichs Schweden
zur Öffentlichkeitder Verwaltungund Antworterklärungder Union

1. ErklärungdesKönigreichsSchweden
Das KönigreichSchwedenbestätigtseineeinleitendeErklärungvom 1. Februar1993(CoNF-S 3193).Schwedenbegrüßtdie
derzeitigeEntwicklunginderEuropäischenUnionhinzu mehrOffenheitundTransparenz.
DieÖffentlichkeitderVerwaltungundinsbesonderederallgemeineZugangzuoffiziellenDokumentensowiederverfassungsrechtii-
cheSchutzderPersonen,dieInformationenandieMedienweitergeben,sindundbleibenfundamentaleGrundsätze,dieBestandtei-
le desverfassungsrechtlichen,politischenundkulturellenErbesvonSchwedendarstellen.

2. AntworterklärungderderzeitigenMitgliedstaaten
DiederzeitigenMitgliedstaatenderEuropäischenUnionnehmendieeinseitigeErklärungSchwedenszurOffenheitundTransparenz
zurKenntnis.
Siegehendavonaus,daßSchwedenalsMitgliedderEuropäischenUniondendiesbezüglichenGemeinschaftsvorschrifteninvollem
Umfangnachkommenwird.

K. ErklärungenverschiedenerneuerMitgliedstaaten

48.GemeinsameErklärung
des Königreichs Norwegenund des Königreichs Schweden

betreffendFischerei
In einemBriefwechselzwischendemKönigreichNorwegenunddemKönigreichSchwedenist vereinbartworden,daß Norwegen
SchwedenweiterhingleicheRechtegewährenwird,wie sie in demzweiseitigenFischereiabkommenvon 1977vorgesehensind.
Mengenund Artenwerdenim Einklangmit der Praxis des zweiseitigenAbkommensauf jährlicherGrundlagenach bilateralen
Konsultationenin ÜbereinstimmungmitArtikel9 derVerordnung(EWG) Nr.3760/92des Ratesübertragen.

49.Erklärung _
des Königreichs Norwegen,der RepublikÖsterreich,
der Republik Finnland und des Königreichs Schweden

zu den Artikeln 3 und 4 der Beitrittsakte
Wasdie inArtikel3 undinArtikel4 Absatz2 derBeitrittsakteerwähntenÜbereinkommenoderRechtsakteindenBereichenJustiz und
Inneresbetrifft,dienochausgehandeltwerden,so akzeptierenNorwegen,Österreich,FinnlandundSchwedendiePunkte,dievonden
derzeitigenMitgliedstaatenodervomRat zumZeitpunktdes Beitrittsvereinbartwordensind,undwerdenfolglichan denweiteren
VerhandlungenüberdieseÜbereinkommenundRechtsaktenurbezüglichdernochzu klärendenPunkteteilnehmen.

50.Erklärung
der Republik Finniand und des Königreichs Schweden

zu den Alkoholmonopolen
DieKonferenzaufMinisterebeneistaufihrerfünftenTagungam21.Dezember1993vondemBriefwechselzwischenderKommission
undFinnlandsowieder KommissionundSchwedenüberAlkoholmonopolegemäßKapitel6: Wettbewerbspolitik(sieheDokumente
CONF-SF 78/93 und CONF-S 82/93) unterrichtetworden.
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BriefwechselzwischenderEuropäischenUnion
unddemKönigreichNorwegen,der RepublikÖsterreich,
derRepublikFinnlandunddemKönigreichSchweden
über ein Informations-und Konsultationsverfahren

fürdieAnnahmebestimmterBeschlüsse
undsonstigeMaßnahmenin derZeitvordemBeitritt

Schreiben Nr. 1
Herr ,
ichnehmeBezugaufdieFragebetreffendein Informations-undKonsultationsverfahrenfürdieAnnahmebestimmterBeschlüsseund
sonstigeMaßnahmenin derZeitvor demBeitrittIhresLandeszur EuropäischenUnion,die im Rahmender Beitrittsverhandiungen
aufgeworfenwurde.
Ichbestätigehiermit,daßdieEuropäischeUnioninderLageist,einemsolchenVerfahrenentsprechenddenBedingungeninderAnlage
zudiesemSchreibenzuzustimmen;diesesVerfahrenkönnteabdemZeitpunktAnwendungfinden,zudemunsereVerhandlungskonte-
renzerklärt,daßdie Erweiterungsverhandlungenendgültigabgeschlossensind.
IchwäreIhnendankbar,wennSiemirdieZustimmungIhrerRegierungzumInhaltdiesesSchreibensbestätigenwürden.
Hochachtungsvoll

SchreibenNr. 2
Herr .
IchbestätigedenEingangIhresSchreibensmitfolgendemWortlaut:
„IchnehmeBezugaufdie Fragebetreffendein Informations-undKonsultationsverfahrenfürdieAnnahmebestimmterBeschlüsse
undsonstigeMaßnahmeninderZeitvordemBeitrittIhresLandeszurEuropäischenUnion,die imRahmenderBeitrittsverhandiun-
genaufgeworfenwurde.
Ich bestätigehiermit,daß dieEuropäischeUnionin der Lage ist,einemsolchenVerfahrenentsprechenddenBedingungenin der
Anlage zu diesemSchreibenzuzustimmen;dieses Verfahrenkönnteab dem ZeitpunktAnwendungfinden,zu dem unsere
Verhandlungskonferenzerklärt,daßdie Erweiterungsverhandlungenendgültigabgeschlossensind.
IchwäreIhnendankbar,wennSiemirdieZustimmungIhrerRegierungzumInhaltdiesesSchreibensbestätigenwürden.“

IchbestätigeIhnendieZustimmungmeinerRegierungzumInhaltdiesesSchreibens.
Hochachtungsvoll

Anlage
Informations-und Konsultationsverfahren
für die AnnahmebestimmterBeschlüsse

und sonstige Maßnahmenin der Zeitvor demBeitritt

(1)ZurGewährleistungeinerangemessenenUnterrichtungdesKönigreichsNorwegen,derRepublikÖsterreich,derRepublikFinnland
und des KönigreichsSchweden,im folgenden„beitretendeStaaten“- genannt,werdenalle Vorschlägeoder Mitteilungender
Kommissionder EuropäischenGemeinschaften,die zu Beschlüssendes Ratesder EuropäischenUnionführenkönnen,nachihrer
Übermittlungan denRat denbeitretendenStaatenzurKenntnisgebracht.
(2)Es findenKonsultationenaufbegründetenAntrageinesbeitretendenStaatesstatt,derdabeiseineInteressenals künftigesMitglied
derUnionausdrücklichdarlegtundseineBemerkungenvorbringt.
(3)VerwaltungsbeschlüssesindimallgemeinennichtGegenstandvonKonsultationen.
(4) Die Konsulationenfindenin einemInterimsausschußstatt,der sich aus Vertreternder Union und der beitretendenStaaten
zusammensetzt.
(5) Mitgliederdes Interimsausschussessindauf seitender Uniondie Mitgliederdes Ausschussesder StändigenVertreteroderdie
hierfürvonihnenbenanntenPersonen.DieKommissionwirdgebeten,zu diesenArbeitenVertreterzu entsenden.
(6) Der Interimsausschuß wird von einern Sekretariat - dem Konferenzsekretariat - unterstützt, das zu diesem Zweck bestehen
bleibt.
(7)DieKonsultationenfindeninderRegelstatt,sobaldbeidenVorarbeitenderUnionimHinblickaufdieAnnahmevonRatsbeschlüs-
sengemeinsameLeitlinienausgearbeitetwordensind,welchedieAufnahmesolcherKonsultationenals sinnvollerscheinenlassen.
(8) Bestehennachden KonsultationennochernsteSchwierigkeiten,so kanndie Frageauf AntrageinesbeitretendenStaatesauf
Ministerebeneerörtertwerden.
(9) Die vorstehendenBestimmungengeltenentsprechendauch für die Beschlüssedes Rates der Gouverneureder Europäischen
Investitionsbank.
(10)DasindenvorstehendenAbsätzenvorgeseheneVerfahrengiltauchfürallekünftigenBeschlüssederbeitretendenStaaten,welche
sichaufdieVerpffichtungenauswirkenkönnten,diesichaus ihrerEigenschaftals künftigeMitgliederderUnionergeben.
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(1) Das Verfahrennach AbschnittI findetentsprechendauf Entwürfefür RatsbeschlüsseAnwendung,in denen gemeinsame
StandpunkteimSinnedes ArtikelsJ.2 VEU festgelegtodergemeinsameAktionenimSinnedes ArtikelsJ.3 angenommenwerden,
wobeidienachstehendenBestimmungengelten.
(2) Der Vorsitzbringtdiese Entwürfeden beitretendenStaatenzur Kenntnis,wennder Vorschlagoder die Mitteilungvon einem
Mitgliedstaatstammt.
(3)AußerimFalleeinerbegründetenEinwendungeinesbeitretendenStaateskönnendieKonsultationeninFormeinesAustauschsvon
Telefaxmitteilungenerfolgen.
(4) Findendie Konsultationenin demInterimsausschußstatt,so könnendiederUnionangehörigenMitgliederdiesesAusschusses,
soweitangebracht,dieMitgliederdes PolitischenAusschussessein.

(1) Das Verfahrennach AbschnittI findetentsprechendauf Entwürfefür RatsbeschlüsseAnwendung,in denen gemeinsame
StandpunkteodergemeinsameMaßnahmenim Sinne des ArtikelsK.3 VEU festgelegtbzw. angenommenwerden,sowieauf die
AusarbeitungvonÜbereinkommennachjenemArtikel,wobeidienachstehendenBestimmungengelten.
(2) Der Vorsitzbringtdiese Entwürfeden beitretendenStaatenzur Kenntnis,wennder Vorschlagoder die Mitteilungvon einem
Mitgliedstaatstammt.
(3) Findendie Konsultationenin demInterimsausschußstatt,so könnendieder UnionangehörigenMitgliederdiesesAusschusses,
soweitangebracht,dieMitgliederdes inArtikelK.4 VEU genanntenAusschussessein.

IV.
Das KönigreichNorwegen,die RepublikÖsterreich,die RepublikFinnlandunddas KönigreichSchwedentreffendie erforderlichen
Maßnahmen,damitihrBeitrittzu denAbkommenundÜbereinkommenimSinnevonArtikel4 Absatz2 undArtikel5Absatz2 derAkte
überdie BeitrittsbedingungenunddieAnpassungenderVerträgenachMöglichkeitgleichzeitigmitdemInkrafttretendes Beitrittsver-
tragsunterden inderBeitrittsaktevorgesehenenBedingungenerfolgt.
Soweit die Akommen oder Übereinkommen im Sinne des Artikels 3, des Artikels 4 Absatz 1 Satz 2 und des Artikels 4 Absatz 2 erst im
Entwurfbestehen,nochnichtunterzeichnetsindundwahrscheinlichauchvordemBeitrittnichtmehrunterzeichnetwerdenkönnen,
werdendie beitretendenStaateneingeladen,nachder Unterzeichungdes Beitrittsvertragsin geeignetenVerfahrenpositivan der
AusarbeitungdieserEntwürfemitzuwirken,umdenAbschlußderbetreffendenAbkommenundÜbereinkommenzu fördern.

V.
ZudenVerhandlungenüberÜbergangs-undAnpassungsprotokollemitdenalsVertragsparteienbeteiligtenLändernnachdenArtikeln
59,76,102und128derAkteüberdieBeitrittsbedingungenwerdendieVertreterderbeitretendenStaatenals Beobachteran derSeite
derVertreterderderzeitigenMitgliedstaatenhinzugezogen.
Bestimmte,von der GemeinschaftgeschlossenenichtpräferentielleAbkommen,derenGeltungsdauerüber den 1. Januar 1995
hinausgeht, können angepaßt oder geändert werden, um der Erweiterung der Union Rechnung zu tragen. Diese Anpassungen oder
ÄnderungenwerdenvonderGemeinschaftausgehandelt;dieVertreterderbeitretendenStaatenwerdennachdemimvorstehenden
AbsatzvorgesehenenVerfahrenhinzugezogen.

Vi.
Die Organelegenrechtzeitigdie TextenachArtikel170derAkteüberdie BeitrittsbedingungenunddieAnpassungender Verträge
test.



Februar1987(BGBl. | S. 657),der durchArtikel1
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denam 1.Oktober1987in KraftgetretenenArtikel1
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I. Steuerpflicht

g1
(1) NatürlichePersonen,die im InlandeinenWohnsitz

oder ihren gewöhnlichenAufenthalthaben, sind unbe-
schränkteinkommensteuerpflichtig.ZumInlandimSinne
dieses Gesetzes gehört auch der der Bundesrepublik
Deutschland zustehende Anteil am Festlandsockel, soweit
dortNaturschätzedesMeeresgrundesunddesMeeresun-
tergrundeserforschtoderausgebeutetwerden.
(2) Unbeschränkteinkommensteuerpflichtigsind auch

deutscheStaatsangehörige,die
1. im InlandwedereinenWohnsitznoch ihrengewöhn-

lichen Aufenthalt haben und
2. zu einer inländischenjuristischenPerson des öffent-

lichen Rechts in einem Dienstverhältnis stehen und
dafür Arbeitslohn aus einer inländischen öffentlichen
Kasse beziehen,

sowiezu ihremHaushaltgehörendeAngehörige,die die
deutscheStaatsangehörigkeitbesitzenoder keine Ein-
künfte oder nur Einkünfte beziehen, die ausschließlich im
Inland einkommensteuerpflichtig sind. Dies gilt nur für
natürliche Personen, die in dem Staat, in dem sie ihren
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichenAufenthalthaben,
lediglichin einemder beschränktenEinkommensteuer-
pflichtähnlichenUmfangzueinerSteuervomEinkommen
herangezogenwerden.
(3) Als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig gelten

auchdeutscheStaatsangehörige,die die Voraussetzun-
gen des Absatzes 2 Nr. 1 und 2 erfüllen, sowie ihr nicht
dauernd getrennt lebender Ehegatte, wenn die Steuer-
pflichtigen allein oder zusammen mit ihrem Ehegatten
außerhalbdes InlandseinkommensteuerpflichtigeEinnah-
menvon nichtmehrals 5 000 DeutscheMark im Ver-
'anlagungszeitraumbeziehen.Satz 1 ist entsprechend
anzuwendenbei Empfängernvon Versorgungsbezügen
im Sinne des & 19 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1, soweit dafür nicht
nach einemAbkommenzur Vermeidungder Doppelbe-
steuerungdas Besteuerungsrechtdem ausländischen
Staatzusteht,indemderSteuerpflichtigeseinenWohnsitz
hat. In den Fällen der Sätze 1 und 2 ist $ 32 Abs. 2 für zum
Haushaltdes SteuerpflichtigengehörendeKinder nicht
anzuwenden.
(4) NatürlichePersonen,die im Inlandweder einen

WohnsitznochihrengewöhnlichenAufenthalthaben,sind
vorbehaltlichderAbsätze2 und3 beschränkteinkommen-
steuerpflichtig,wenn sie inländischeEinkünfteim Sinne
des $ 49 haben.

ll. Einkommen

1. SachlicheVoraussetzungenfür die Besteuerung
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Umfangder Besteuerung,Begriffsbestimmungen
(1) Der Einkommensteuerunterliegen

1. Einkünfteaus Land-undForstwirtschaft,
2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
3. Einkünfteaus selbständigerArbeit,

Einkünfteaus nichtselbständigerArbeit,
Einkünfteaus Kapitalvermögen,

aoa» Einkünfteaus VermietungundVerpachtung,
7. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22,
die der Steuerpflichtigewährendseinerunbeschränkten
Einkommensteuerpflichtoder als inländischeEinkünfte
während seiner beschränktenEinkommensteuerpflicht
erzielt.ZuwelcherEinkunftsartdieEinkünfteimeinzelnen
Fall gehören,bestimmtsich nachden$$ 13 bis 24.
(2) Einkünftesind

1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und
selbständigerArbeitderGewinn(884 bis 79),

2. bei den anderen Einkunftsarten der Überschüß der
Einnahmenüberdie Werbungskosten(888 bis 9a).
(3) Die Summe der Einkünfte, vermindertumden Alters-

entlastungsbetrag,den Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag
unddie nach$ 34c Abs.2 und3 abgezogeneSteuer,ist
derGesamtbetragder Einkünfte.
(4)DerGesamtbetragderEinkünfte,vermindertumdie

Sonderausgabenund die außergewöhnlichenBelastun-
gen, ist das Einkommen.
(5) Das Einkommen,vermindertumden Kinderfreibe-

tragnach$ 32Abs.6, denHaushaltsfreibetragnach$ 32
Abs.7undumdiesonstigenvomEinkommenabzuziehen-
denBeträge,istdaszu versteuerndeEinkommen;dieses
bildetdieBemessungsgrundlagefürdietariflicheEinkom-
mensteuer.
(6) Die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die

Steuerermäßigungen,istdie festzusetzendeEinkommen-
steuer.
(7) Die Einkommensteuer ist eine Jahressteuer. Die

GrundlagenfürihreFestsetzungsindjeweilsfüreinKalen-
derjahr zu ermitteln.Besteht die unbeschränkteoder
beschränkte Einkommensteuerpflicht nicht jeweils wäh-
rend eines ganzen Kalenderjahrs, so trittan die Stelle des
Kalenderjahrsder Zeitraumder jeweiligenEinkommen-
steuerpflicht.

82a
Negativeausländische Einkünfte

(1) NegativeausländischeEinkünfte
1. aus einer in einem ausländischen Staat belegenen

land-undforstwirtschaftlichenBetriebsstätte,
2. aus einer in einemausländischenStaat belegenen

gewerblichenBetriebsstätte,
3. aus der Beteiligungan einem Handelsgewerbeals

stillerGesellschafterundaus partiarischenDarlehen,
wennderSchuldnerWohnsitz,Sitz oderGeschäftslei-
tungin einemausländischenStaathat,und

4. aus der Vermietungoderder Verpachtungunbeweg-
lichen Vermögensoder von Sachinbegriffen,wenn
diese in einemausländischenStaatbelegensind,

dürfennurmitausländischenEinkünftenderjeweilsselben
ArtausdemselbenStaatausgeglichenwerden;siedürfen
auch nicht nach $ 10d abgezogenwerden.Soweit die
negativenEinkünftenichtnachSatz 1 ausgeglichenwer-
denkönnen,mindernsiediepositivenausländischenEin-



künfteder jeweilsselbenArt, die der Steuerpflichtigein
denfolgendensiebenVeranlagungszeiträumenausdem-
selbenStaaterzielt.
(2) Absatz 1 Nr. 2 ist nicht anzuwenden,wenn die

negativenEinkünfteauseinergewerblichenBetriebsstätte
im Auslandstammen,die ausschließlichoder fast aus-
schließlichdie Herstellungoder Lieferungvon Waren,
außer Waffen, die Gewinnung von Bodenschätzen sowie
die BewirkunggewerblicherLeistungenzumGegenstand
hat,soweitdiesenichtinderErrichtungoderdemBetrieb
vonAnlagen,diedemFremdenverkehrdienen,oderinder
Vermietungoderder VerpachtungvonWirtschaftsgütern
einschließlichder Überlassungvon Rechten, Plänen,
Mustern, Verfahren, Erfahrungen und Kenntnissen beste-
hen.
(3) Sind nach einem Abkommen zur Vermeidung der

Doppelbesteuerung bei einem unbeschränkt Steuerpflich-
tigenaus einerin einemausländischenStaatbelegenen
Betriebsstätte stammende Einkünfte aus gewerblicher
TätigkeitvonderEinkommensteuerzu befreien,so istauf
AntragdesSteuerpflichtigeneinVerlust,dersichnachden
VorschriftendesinländischenSteuerrechtsbeidiesenEin-
künftenergibt,beider Ermittlungdes Gesamtbetragsder
Einkünfte abzuziehen, soweit er vom Steuerpflichtigen
ausgeglichenoder abgezogenwerdenkönnte,wenndie
Einkünftenicht von der Einkommensteuerzu befreien
wären,undsoweiter nachdiesemAbkommenzu befrei-
ende positiveEinkünfteaus gewerblicherTätigkeitaus
anderen in diesem ausländischen Staat belegenen
Betriebsstättenübersteigt.Soweitder Verlustdabeinicht
ausgeglichenwird,istbeiVorliegenderVoraussetzungen
des $ 10d derVerlustabzugzulässig.Der nachden Sät-
zen 1 und 2 abgezogene Betrag ist, soweit sich in einem
der folgendenVeranlagungszeiträumebei den nachdie-
sem Abkommen zu befreienden Einkünften aus gewerb-
licherTätigkeitaus indiesemausländischenStaatbelege-
nenBetriebsstätteninsgesamteinpositiverBetragergibt,
indembetreffendenVeranlagungszeitraumbeiderErmitt-
lung des Gesamtbetrags der Einkünfte wieder hinzuzu-
rechnen.Satz 3 ist nichtanzuwenden,wennder Steuer-
pflichtigenachweist,daßnachdenfür ihngeltendenVor-
schriftendes ausländischenStaatesein AbzugvonVer-
lusten in anderen Jahren als dem Verlustjahr allgemein
nichtbeanspruchtwerdenkann.

(4) Wird eine in einem ausländischen Staat belegene
BetriebsstätteineineKapitalgesellschaftumgewandelt,so
ist ein nach Absatz 3 Sätze 1 und 2 abgezogener Verlust,
soweiter nachAbsatz3 Satz3 nichtwiederhinzugerech-
net worden ist oder nicht noch hinzuzurechnen ist, im
Veranlagungszeitraumder Umwandlungin entsprechen-
derAnwendungdesAbsatzes3Satz3demGesamtbetrag
der Einkünftehinzuzurechnen.Satz 1 ist nichtanzuwen-
den,wenn
1. bei der umgewandeltenBetriebsstättedie Vorausset-

zungendesAbsatzes3 Satz4 vorgelegenhabenoder
2. der Steuerpflichtigenachweist,daß die Kapitalgesell-

schaftnachden für sie geltendenVorschrifteneinen
AbzugvonVerlustenderBetriebsstättenichtbeanspru-
chenkann.
(5)DieAbsätze1, 3 und4 geltensinngemäßfürnega-

tiveEinkünfteauseinergewerblichenBetriebsstätteinder
Deutschen Demokratischen Republik einschließlich Berlin
(Ost).Absatz1Nr.2 istdabeinichtanzuwenden,wenndie
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negativenEinkünfteauseinerBetriebsstättestammen,die
ausschließlichoderfastausschließlichdiefolgendenTätig-
keiten in der Deutschen Demokratischen Republik ein-
schließlichBerlin(Ost)zumGegenstandhat:dieHerstel-
lung oder LieferungeinschließlichAusfuhrvon Waren,
außerWaffenandererArt als Sport-undJagdwaffen,die
GewinnungvonBodenschätzenoderdieBewirkungande-
rergewerblicherLeistungenoderdasHalteneinerBeteili-
gung von mindestens einem Viertel am Nennkapital einer
Kapitalgesellschaftmit Sitz und Geschäftsleitungin der
DeutschenDemokratischenRepublikeinschließlichBerlin
(Ost), die ausschließlich oder fast ausschließlich die vor-
genanntenTätigkeitenin der DeutschenDemokratischen
RepubiikeinschließlichBerlin(Ost)zumGegenstandhat.
(6)Absatz3 giltsinngemäßfür negativeEinkünfteaus

VermietungundVerpachtung($21),die inderDeutschen
DemokratischenRepublikeinschließlichBerlin (Ost) be-
zogen werden,oder aus land- und forstwirtschaftlicher
oder freiberuflicherTätigkeit, die in einer Betriebsstätte in
der DeutschenDemokratischenRepublikeinschließlich
Berlin(Ost)ausgeübtwird.

2. Steuerfreie Einnahmen

83

Steuerfrei sind
1. a) Leistungen aus einer Krankenversicherung und

aus der gesetzlichenUnfallversicherung,
b) Sachleistungenund Kinderzuschüsseaus den

gesetzlichenRentenversicherungeneinschließlich
der Sachleistungen nach dem Gesetz über eine
Altershilfe für Landwirte,

c) ÜbergangsgeldnachdemSechstenBuch Sozial-
gesetzbuchundGeldleistungennachden 887, 8
des Gesetzes über eine Altershilfe für Landwirte
sowie entsprechende Geldleistungen nach $ 9 des
genanntenGesetzes*),

d) das Mutterschaftsgeldnach dem Mutterschutz-
gesetz,derReichsversicherungsordnungunddem
Gesetz über die Krankenversicherungder Land-
wirte, die Sonderunterstützungfür im Familien-
haushaltbeschäftigteFrauensowieder Zuschuß
zum Mutterschaftsgeldnach dem Mutterschutz-
gesetz;

2. das Arbeitslosengeld,das Kurzarbeitergeld,das
Schlechtwettergeld, die Arbeitsiosenhilfe und das
Unterhaltsgeldsowie die übrigenLeistungennach
dem Arbeitsförderungsgesetz,soweitsie Arbeitneh-
mernoderArbeitsuchendenoderzur Förderungder
AusbildungoderFortbildungder Empfängergewährt
werden,sowie Leistungennach $ 55a des Arbeits-
förderungsgesetzes;

2a.dieArbeitslosenbeihilfeunddieArbeitsiosenhilfenach
dem Soldatenversorgungsgesetz;

3. KapitalabfindungenaufGrundder gesetzlichenRen-
tenversicherungund auf Grund der Beamten-(Pen-
sions-)Gesetze*);

geändertevorstehendeFassungtrittam 1. Januar 1992in Kraft.
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beiAngehörigenderBundeswehr,des Bundesgrenz-
schutzes, der Bereitschaftspolizei der Länder, der
Vollzugspolizeiundder Berufsfeuerwehrder Länder
undGemeindenundbeiVollzugsbeamtender Krimi-
nalpolizeides Bundes,der LänderundGemeinden
a) der Geldwert der ihnen aus Dienstbeständen über-

lassenen Dienstkleidung,
b) Einkleidungsbeihilfenund Abnutzungsentschädi-

gungenfür die Dienstkleidungder zum Tragen
oder Bereithaltenvon DienstkleidungVerpflichte-
tenundfürdienstlichnotwendigeKleidungsstücke
der Vollzugsbeamtender Kriminalpolizei,

c) Verpflegungs-und Beköstigungszuschüsseund
derGeldwertder imEinsatzunentgeltlichabgege-
benen Verpflegung,

d) derGeldwertderfreienärztlichenBehandlung,der
freien Krankenhauspflege, des freien Gebrauchs
von Kur- und Heilmitteln und der freien ärztlichen
BehandlungerkrankterEhefrauenundunterhalts-
berechtigter Kinder;

SoldatenaufGrunddes8 1Abs. 1 Satz1 desWehr-
soldgesetzes und Zivildienstleistende auf Grund des
8 35 des Zivildienstgesetzeserhalten;

öffentlichenMittelnversorgungshalberanWehrdienst-
beschädigte und Zivildienstbeschädigteoder ihre Hin-
terbliebenen, Kriegsbeschädigte,Kriegshinterblie-
beneundihnengleichgestelltePersonengezahltwer-
den,soweites sichnichtumBezügehandelt,dieauf
Grundder Dienstzeitgewährtwerden;

setz, Leistungen nach dem Flüchtlingshilfegesetz in
derimBundesgesstzblattTeil Ill, Gliederungsnummer
240-10,veröffentlichtenbereinigtenFassung,zuletzt
geändertdurchGesetz vom 24.Juni 1985(BGBl.|
S. 1144), und Leistungen nach dem Reparationsschä-
dengesetz;

imHeilverfahren, die auf Grund gesetzlicher Vorschrif-
ten zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen
Unrechtsgewährtwerden.Die Steuerpflichtvon Be-
zügen aus einem aus Wiedergutmachungsgründen
neubegründetenoderwiederbegründetenDienstver-
hältnis sowie von Bezügen aus einem früheren
Dienstverhältnis,die aus Wiedergutmachungsgrün-
denneugewährtoderwiedergewährtwerden,bleibt
unberührt;

ten oder gerichtlich ausgesprochenen Auflösung des
Dienstverhältnisses, höchstens jedoch 24 000 Deut-
sche Mark. Hat der Arbeitnehmer das 50. Lebensjahr
vollendet und hat das Dienstverhältnis mindestens
15Jahre bestanden,so beträgtder Höchstbetrag
30 000 Deutsche Mark, hat der Arbeitnehmer das
55.LebensjahrvollendetundhatdasDienstverhältnis
mindestens 20 Jahre bestanden, so beträgt der
Höchstbetrag36000DeutscheMark;
ÜbergangsgelderundÜbergangsbeihilfenaufGrund
gesetzlicher Vorschriftenwegen Entlassung aus
einem Dienstverhältnis;

BezügeausÖffentlichenMittelnoderausMittelneiner
öffentlichenStiftung,diewegenHilfsbedürftigkeitoder
alsBeihilfezudemZweckbewilligtwerden,dieErzie-
hung oder Ausbildung, die Wissenschaft oder Kunst
unmittelbarzu fördern.DarunterfallennichtKinderzu-
schlägeundKinderbeihilfen,dieaufGrundderBesol-
dungsgesetze,besondererTarifeoderähnlicherVor-
schriftengewährt.werden. Voraussetzungfür die
Steuerfreiheitist,daßderEmpfängermitdenBezügen
nicht zu einer bestimmtenwissenschaftlichenoder
künstlerischenGegenleistungoder zu einer Arbeit-
nehmertätigkeitverpflichtetwird;
aus einerBundeskasseoder Landeskassegezahlte
Bezüge,die in einemBundesgesetzoderLandesge-
setz odereinerauf bundesgesetzlicheroder landes-
gesetzlicherErmächtigungberuhendenBestimmung
oder von der Bundesregierungoder einer Landes-
regierung als Aufwandsentschädigungfestgesetzt
sind und als Aufwandsentschädigungim Haushalts-
planausgewiesenwerden.Dasgleichegiltfürandere
Bezüge,die als Aufwandsentschädigungaus öffent-
lichenKassenanöffentlicheDiensteleistendePerso-
nengezahltwerden,soweitnichtfestgestelltwird,daß
sie für VerdienstausfalloderZeitverlustgewährtwer-
denoderdenAufwand,derdemEmpfängererwächst,
offenbarübersteigen;
die aus öffentlichenKassengezahltenReisekosten-
vergütungen,Umzugskostenvergütungenund Tren-
nungsgelder.Vergütungenfür Verpflegungsmehrauf-
wendungen sind nur insoweit steuerfrei, als sie die
Höchstbeträgenach$ 9 Abs. 4 nichtüberschreiten;
ZuschüsseeinesTrägersdergesetzlichenRentenver-
sicherung zu den Aufwendungen eines Rentners für
seine Krankenversicherung;
Zuwendungen,dieArbeitnehmeranläßlichihrerEhe-
schließung oder der Geburt eines Kindes von ihrem
Arbeitgebererhalten,soweitsiejeweils700Deutsche
Mark nicht übersteigen;
die Vergütungen,die Arbeitnehmeraußerhalbdes
öffentlichenDienstes von ihrem Arbeitgeberzur
Erstattung von Reisekosten, Umzugskosten oder
Mehraufwendungenbei doppelterHaushaltsführung
erhalten,soweitsiedieberuflichveranlaßtenMehrauf-
wendungen,beiVerpflegungsmehraufwendungendie
Höchstbeträgenach $9 Abs.4 und bei Familien-
heimfahrtenmit einem eigenenoder zur Nutzung
überlassenenKraftfahrzeugdie Pauschbeträgenach
&9 Abs. 1 Nr.4 nichtübersteigen;
Leistungennach dem Sozialversicherungs-Beitrags-
entlastungsgesetz;
das Aufgeldfür ein an die Bankfür Vertriebeneund
Geschädigte(Lastenausgleichsbank)zugunstendes
Ausgleichsfonds(85 Lastenausgleichsgesetz)gege-
benes Darlehen, wenn das Darlehen nach $ 7f des
Gesetzesin der Fassungder Bekanntmachungvom
15.September1953 (BGBi.1 S. 1355) im Jahr der
Hingabeals Betriebsausgabeabzugsfähigwar;
Entschädigungenauf Grunddes Gesetzesüberdie
EntschädigungehemaligerdeutscherKriegsgefange-
ner;
die aus öffentlichenMittelndes Bundespräsidenten
aus sittlichenoder sozialen Gründen gewährten



ZuwendungenanbesondersverdientePersonenoder
ihre Hinterbliebenen;
ZinsenausSchuldbuchforderungenimSinnedes$35
Abs. 1 des AllgemeinenKriegsfolgengesetzesin der
im BundesgesetzblattTeil Ill, Gliederungsnummer
653-1,veröffentlichtenbereinigtenFassung;
derEhrensold,deraufGrunddesGesetzesüberTitel,
OrdenundEhrenzeicheninderimBundesgesetzblatt
Teil Ill, Gliederungsnummer1132-1,veröffentlichten
bereinigtenFassung,zuletztgeändertdurchGesetz
vom 24. April 1986 (BGBl. t S. 560), gewährt wird;
die LeistungennachdemHäftlingshilfegesetzin der
Fassungder Bekanntmachungvom4. Februar1987
(BGBl. I S. 512);
Leistungen,die auf Grunddes Bundeskindergeldge-
setzes oder nachträglich auf Grund der durch das
Bundeskindergeldgesetz aufgehobenen Kindergeld-
gesetze gewährt werden;
EntschädigungennachdemBundesseuchengesetz;
AufwandsentschädigungenfürnebenberuflicheTätig-
keitenals Übungsleiter,Ausbilder,Erzieheroder für
einevergleichbarenebenberuflicheTätigkeitoderfür
die nebenberuflichePflegealter,krankeroderbehin-
derterMenschenzurFörderunggemeinnütziger,mild-
tätigerundkirchlicherZwecke(8852bis54Abgaben-
ordnung)im Dienstoder Auftrageiner inländischen
juristischen Person des öffentlichenRechts oder einer
unter85 Abs. 1 Nr.9 des Körperschaftsteuergeset-
zes fallendenEinrichtung.Als Aufwandsentschädi-
gungensindEinnahmenfürdie in Satz 1 bezeichne-
ten Tätigkeitenbis zur Höhe von insgesamt2400
DeutscheMark im Jahr anzusehen;
der Grundbetragder Produktionsaufgaberenteund
das AusgleichsgeldnachdemGesetzzur Förderung
der Einstellungder landwirtschaftlichenErwerbstätig-
keitbiszumHöchstbetragvon36000DeutscheMark;
dieAufstockungsbeträgeimSinnedes83Abs.1Nr.1
Buchstabea sowiedie BeiträgeundAufwendungen
imSinnedes83Abs.1Nr.1Buchstabebunddes84
Abs. 2 des Altersteilzeitgesetzes;
das Gehaltund die Bezüge,die die diplomatischen
VertreterfremderMächte,die ihnen zugewiesenen
Beamtenunddie in ihrenDienstenstehendenPerso-
nen erhalten,soweitsie nichtdie deutscheStaats-
angehörigkeitbesitzen,sowie das Gehalt und die
BezügederBerufskonsuln,derKonsulatsangehörigen
undderenPersonal,soweitsie Angehörigedes Ent-
sendestaates sind und in der Bundesrepublik
DeutschlandeinschließlichBerlin (West) außerhalb
ihres Amtes oder Dienstes keinen Beruf, kein
GewerbeundkeineanderegewinnbringendeTätigkeit
ausüben;

Werkzeugeneines Arbeitnehmers(Werkzeuggeld),
soweit sie die entsprechendenAufwendungendes
Arbeitnehmersnichtoffensichtlichübersteigen;
die typischeBerufskleidung,die der Arbeitgebersei-
nemArbeitnehmerunentgeltlichoder verbilligtüber-
läßt;dasselbegiltfüreineBarablösungeinesnichtnur
einzelvertraglichenAnspruchs auf Gestellungvon
typischer Berufskleidung,wenn die Barablösung
betrieblichveranlaßtistunddie entsprechendenAuf-
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wendungendes Arbeitnehmersnicht offensichtlich
übersteigt;
dieunentgeltlicheoderverbilligteSammelbeförderung
einesArbeitnehmerszwischenWohnungundArbeits-
stättemiteinemvomArbeitgebergestelltenKraftfahr-
zeug,soweitdie Sammelbeförderungfürdenbetrieb-
lichenEinsatzdes Arbeitnehmersnotwendigist;
bis 41. (weggefallen);
die Zuwendungen,die auf Grund des Fulbright-
Abkommensgezahltwerden;
der Ehrensoldfür KünstlersowieZuwendungenaus
MittelnderDeutschenKünstlerhilfe,wennes sichum
Bezügeaus öffentlichenMittelnhandelt,die wegen
der Bedürftigkeitdes Künstlersgezahltwerden;
Stipendien,die unmittelbaraus öffentlichenMitteln
oder von zwischenstaatlichenoder überstaatlichen
Einrichtungen,denen die BundesrepublikDeutsch-
land als Mitgliedangehört,zur Förderungder For-
schungoder zur Förderungder wissenschaftlichen
oder künstlerischenAusbildung oder Fortbildung
gewährtwerden.DasgleichegiltfürStipendien,diezu
den in Satz 1 bezeichnetenZweckenvon einerEin-
richtung,die von einerKörperschaftdes öffentlichen
Rechtserrichtetistoderverwaltetwird,odervoneiner
Körperschaft,PersonenvereinigungoderVermögens-
masse im Sinne des 85 Abs. 1 Nr.9 des Körper-
schaftsteuergesetzesgegebenwerden. Vorausset-
zungfür die Steuerfreiheitist,daß
a) die Stipendieneinen für die Erfüllungder For-

schungsaufgabeoder für die Bestreitungdes
Lebensunterhaltsund die Deckungdes Ausbil-
dungsbedarfserforderlichenBetragnichtüberstei-
gen und nach den von dem Geber erlassenen
Richtlinienvergebenwerden,

b) der Empfängerim Zusammenhangmit dem Sti-
pendiumnichtzu einerbestimmtenwissenschaft-
lichenoderkünstlerischenGegenleistungoderzu
einerArbeitnehmertätigkeitverpflichtetist,

c) bei Stipendienzur Förderungder wissenschaft-
lichenoderkünstlerischenFortbildungimZeitpunkt
dererstmaligenGewährungeinessolchenStipen-
diums der Abschluß der Berufsausbildungdes
Empfängersnicht längerals zehn Jahre zurück-
liegt;

(weggefallen);

mannsprämien;
Leistungennach$ 14aAbs.4 und$ 14bdesArbeits-
platzschutzgesetzes;
Leistungennach dem Unterhaltssicherungsgesetz,
soweit sie nicht nach dessen $ 15 Abs. 1 Satz 2
steuerpflichtigsind;
laufende Zuwendungeneines früheren alliierten
BesatzungssoldatenanseineimGeltungsbereichdes
Grundgesetzesansässige Ehefrau, soweit sie auf
dieseZuwendungenangewiesenist;

erhält,umsie fürihnauszugeben(durchlaufendeGel-
der),unddieBeträge,durchdieAuslagendesArbeit-
nehmersfür den Arbeitgeberersetztwerden (Aus-
lagenersatz);



Trinkgelder,diedemArbeitnehmervonDrittengezahlt
werden,ohnedaßeinRechtsanspruchdaraufbesteht,
soweitsie2 400DeutscheMarkimKalenderjahrnicht
übersteigen;
besondereZuwendungendes Arbeitgebersan den
Arbeitnehmer nach näherer Maßgabe einer Rechts-
verordnung, soweit es aus sozialen Gründen oder zur
Vereinfachungdes Besteuerungsverfahrensgeboten
erscheint,die Zuwendungenganz oder teilweise
steuerfrei zu belassen;
(weggefallen);
Zinsenaus Entschädigungsansprüchenfür deutsche
AuslandsbondsimSinneder8852bis54desBereini-
gungsgesetzesfürdeutscheAuslandsbondsinderim
BundesgesetzblattTeil Ill, Gliederungsnummer4139-2,
veröffentlichtenbereinigtenFassung,soweitsichdie
EntschädigungsansprüchegegendenBundoderdie
Länder richten.Das gleichegilt für die Zinsenaus
SchuldverschreibungenundSchuldbuchforderungen,
die nach den 889, 10 und 14 des Gesetzes zur
näherenRegelungder Entschädigungsansprüchefür
Auslandsbondsin der im BundesgesetzblattTeil Ill,
Gliederungsnummer4139-3, veröffentlichtenberei-
nigten Fassung vom Bund oder von den Ländern für
Entschädigungsansprücheerteilt oder eingetragen
werden;
und56. (weggefallen);
die Beträge, die die Künstlersozialkasse zugunsten
des nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz
Versichertenaus dem Aufkommenvon Künstler-
sozialabgabeund Bundeszuschußan einen Träger
der Sozialversicherungoder an den Versicherten
zahlt;
das Wohngeldnach dem Wohngeldgesetzund die
sonstigenLeistungenzur Senkungder Miete oder
BelastungimSinnedes$ 38desWohngeldgesetzes;
Entschädigungenaus Mittelndes Ausgleichsfonds
nach dem DrittenAbschnittdes Wertpapierbereini-
gungsschlußgesetzesin der im Bundesgesetzblatt
Teil Ill,Gliederungsnummer4139-1-4,veröffentlichten
bereinigtenFassung,soweitsie für Zinsengeleistet
werden,die nach8 3a steuerfreisind;

des Steinkohlen-,Pechkohlen-und Erzbergbaues,
desBraunkohlentiefbauesundderEisen-undStahlin-
dustrieaus AnlaßvonStillegungs-,Einschränkungs-,
Umstellungs-oderRationalisierungsmaßnahmen;
Leistungennach$4 Abs. 1Nr.2,8 7 Abs.3, 889, 10
Abs. 1, 88 13, 15des Entwicklungshelfer-Gesetzes;
AusgabendesArbeitgebersfürdieZukunftssicherung
des Arbeitnehmers, soweit sie auf Grund gesetzlicher
Verpflichtunggeleistetwerden.Den Ausgabendes
ArbeitgebersfürdieZukunftssicherung,dieaufGrund
gesetzlicherVerpflichtunggeleistetwerden,werden
gleichgestelltZuschüssedes Arbeitgeberszu den
Aufwendungendes Arbeitnehmers
a) füreine Lebensversicherung,
b) fürdie freiwilligeVersicherungin dergesetzlichen

Rentenversicherung*),

c) für eine öffentlich-rechtlicheVersicherungs-oder
VersorgungseinrichtungseinerBerufsgruppe,

wenn der Arbeitnehmer von der Versicherungspflicht
in der gesetzlichenRentenversicherungbefreitwor-
denist.DieZuschüssesindnurinsoweitsteuerfrei,als
sie insgesamtbei Befreiungvon der Versicherungs-
pflichtin der gesetzlichenRentenversicherungder
Angestelltendie Hälfteund bei Befreiungvon der
Versicherungspflicht in der knappschaftlichenRenten-
versicherungzwei Drittelder Gesamtaufwendungen
desArbeitnehmersnichtübersteigenundnichthöher
sindalsderBetrag,deralsArbeitgeberanteilbeiVer-
sicherungspflichtin dergesetzlichenRentenversiche-
rungder Angestelltenoder in der knappschaftlichen
Rentenversicherungzu zahlen wäre. Die Sätze 2
und3 geltensinngemäßfürBeiträgedesArbeitgebers
zu einerPensionskasse,wennderArbeitnehmerbei
diesemArbeitgebernichtimInlandbeschäftigtistund
derArbeitgeberkeineBeiträgezurgesetzlichenRen-
tenversicherungimInlandleistet;BeiträgedesArbeit-
gebers zu einer Rentenversicherungauf Grund
gesetzlicherVerpflichtungsindanzurechnen;
die von unbeschränktEinkommensteuerpflichtigenin
der DeutschenDemokratischenRepublikeinschließ-
lichBerlin(Ost)bezogenenEinkünfteoderEinkunfts-
teilederin$ 49bezeichnetenArt,diedortzueinerder
inländischen Einkommensteuer entsprechenden
Steuertatsächlichherangezogenwerden;

schränkteinkommensteuerpflichtigsind, die Bezüge
insoweit,als sie denArbeitsiohn,derbeieinergleich-
wertigenTätigkeitamOrt der zahlendenöffentlichen
Kasse demArbeitnehmerzustehenwürde,überstei-
gen;beianderenfüreinenbegrenztenZeitrauminein
Gebietaußerhalbdes InlandsentsandtenArbeitneh-
mern,die dort einenWohnsitzoder ihrengewöhn-
lichenAufenthalthaben,der ihnenvoneineminländi-
schenArbeitgebergewährteKaufkraftausgleich,so-
weit er den für vergleichbareAuslandsdienstbezüge
nach $ 54 des Bundesbesoldungsgesetzeszulässi-
gen Betragnichtübersteigt;
Beiträgedes Trägers der Insolvenzsicherung($ 14
des Gesetzes zur Verbesserungder betrieblichen
Altersversorgungin der imBundesgesetzblattTeil Il,
Gliederungsnummer800-22, veröffentlichtenberei-
nigtenFassung,zuletztgeändertdurchGesetzvom
18.Dezember 1989, BGBi.I S.2261) zugunsten
einesVersorgungsberechtigtenundseinerHinterblie-
benenan einePensionskasseodereinUnternehmen
der Lebensversicherungzur AblösungvonVerpflich-
tungen,die der Träger der Insolvenzsicherungim
Sicherungsfallgegenüberdem Versorgungsberech-
tigtenundseinenHinterbliebenenhat.DieLeistungen
der Pensionskasse oder des Unternehmensder
Lebensversicherungauf Grund der Beiträgenach
Satz1 gehörenzu denEinkünften,zu denendieVer-
sorgungsleistungengehörenwürden,dieohneEintritt
desSicherungsfallszuerbringenwären.Soweitsiezu
denEinkünftenausnichtselbständigerArbeitimSinne
des $ 19gehören,istvon ihnenLohnsteuereinzube-
halten.Für die Erhebungder Lohnsteuergeltendie
Pensionskasseoder das Unternehmender Lebens-
versicherungals Arbeitgeberundder Leistungsemp-
fängerals Arbeitnehmer;



66. ErhöhungendesBetriebsvermögens,diedadurchent-
stehen,daßSchuldenzumZweckderSanierungganz
oderteilweiseerlassenwerden;

67. das Erziehungsgeld nach dem Bundeserziehungs-
geldgesetzundvergleichbareLeistungender Länder
sowie Leistungen nach dem Kindererziehungs-
leistungs-Gesetzund der Kindererziehungszuschlag
nach dem Kindererziehungszuschlagsgesetz*);

68. (weggefallen);
69. Leistungen aus der Deutschen Demokratischen

RepublikeinschließlichBerlin(Ost),dienachdendort
geltenden Vorschriften von der Einkommensteuer
befreit sind und inländischen steuerbefreiten Leistun-
gen entsprechen.

83a
Steuerbefreiung bestimmter Zinsen

(1) Steuerfreisind
1. Zinsen aus im Geltungsbereich des Grundgesetzes

oderin Berlin(West)ausgegebenenPfandbriefenund
Kommunalschuldverschreibungen,wenn die Erlöse
ausdiesenWertpapierenmindestenszu 90 vomHun-
dert zur Finanzierungdes sozialenWohnungsbaues
und der durch ihn bedingtenKosten der Aufschlie-
Bungsmaßnahmenund Gemeinschaftseinrichtungen
bestimmtsind;

2. Zinsen aus
a) festverzinslichenSchuldverschreibungendes Bun-

des und aus Schatzanweisungen des Bundes mit
einerLaufzeitvonmindestensdrei Jahren,

bDufestverzinslichenSchuldverschreibungender Län-
der und aus Schatzanweisungender Ländermit
einer Laufzeitvon mindestensdrei Jahren, wenn
derAusschußfürKapitalverkehr(86 desGesetzes
überdenKapitalverkehrvom2. September1949-
Gesetzblattder Verwaltungdes VereinigtenWirt-
schaftsgebietesS. 305)festgestellthat,daßdievor-
gesehenenAusgabebedingungendas Kurs- und
Zinsgefüge am Kapitalmarkt nicht stören;

3. Zinsenausvordem1.April1952- inBerlin(West)vor
dem 27. Juni 1952-—imGeltungsbereich des Grundge-
setzesoderinBerlin(West)ausgegebenenfestverzins-
lichenWertpapieren (ausgenommen Namenschuldver-
schreibungen)undausfestverzinslichenWertpapieren,
die in der Zeit nach dem 31.März 1952- in Berlin
(West)nachdem26.Juni 1952—biszum17.Dezem-
ber 1952 im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder
in Berlin (West)ausgegebenund nach dem Gesetz
über den Kapitalverkehr vom 2. September 1949
(Gesetzblattder Verwaltungdes VereinigtenWirt-
schaftsgebietesS. 305) genehmigtwordensind. Die
SteuerfreiheitbeziehtsichauchaufZinsenausvordem
21.Juni 1948—inBerlin(West)vordem25.Juni 1948
—außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes
undvonBerlin(West)ausgegebenenfestverzinslichen
Wertpapieren
a) vonGeldinstituten,die nach8 3 der 35.Durchfüh-

rungsverordnungzum Umstellungsgesetz(Öffent-
licherAnzeigerNr.83vom13.September1949)bis
zum 17.Dezember1952 als verlagertanerkannt

*) DieAnfügungderletztenSatzteiledurchArtikel14desGesetzesvom18.Dezember
1989(BGBI. I S. 2218)trittam 1. Januar 1992in Kraft. .
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wordensindodervordem21.Juni 1948ihrenSitz
in den Geltungsbereichdes Grundgesetzesoder
vor dem25.Juni 1948nachBerlin(West)verlegt
haben,

b) von anderenUnternehmen,die ihrenSitz in den
Geltungsbereich des Grundgesetzes oder nach
Berlin(West)verlegthabenundaufderenEmissio-
nen &1 des Gesetzeszur Bereinigungdes Wert-
papierwesens(Wertpapierbereinigungsgesetz)in
der imBundesgesetzblattTeil Il, Gliederungsnum-
mer4139-1,veröffentlichtenbereinigtenFassung,
geändertdurchGesetzvom2. März 1974(BGBl. I
S. 469),—in Berlin (West)& 1 des Gesetzeszur
Bereinigungdes Wertpapierwesens(Wertpapier-
bereinigungsgesetz)vom26.September1949(Ver-
ordnungsblattfürGroß-BerlinTeil | S. 346)—anzu-
wendenist.

DieSteuerfreiheitgiltnichtfürZinsenaus Industrieobli-
gationen,die nachdem20.Juni 1948—im Saarland
nach dem 19. November 1947 und in Berlin (West)
nachdem24.Juni 1948—ausgegebenwordensind,
undnichtfürZinsenausWandelanleihenundGewinn-
obligationen. Sie gilt jedoch für Zinsen aus vor dem
1.Januar 1952 ausgegebenenIndustrieobligationen
(ausgenommenWandelanleihenundGewinnobligatio-
nen), soweitund nachdemder Zinssatzauf 5,5 vom
Hundertermäßigtwordenist;

4. Zinsen aus nach dem 31. März 1952 - in Berlin (West)
nach dem 26.Juni 1952— im Geltungsbereichdes
Grundgesetzesoder in Berlin (West) ausgegebenen
festverzinslichenWertpapieren,wenn der Verwen-
dungszweckdes Erlöses nach Anhörungdes Aus-
schusses für Kapitalverkehr($6 des Gesetzesüber
denKapitalverkehrvom2.September1949—Gesetz-
blattderVerwaltungdesVereinigtenWirtschaftsgebie-
tesS. 305)durchRechtsverordnungalsbesondersför-
derungswürdiganerkanntwordenist. Eine Anerken-
nungdarf nur erfolgen,wenneine Ausgabefür den
vorgesehenenVerwendungszweckzu den üblichen
Bedingungenam Kapitalmarktnichtmöglichist und
wennderKapitalverkehrsausschußfestgestellthat,daß
durchdieAusgabedasKurs-undZinsgefügeamKapi-
talmarktnichtgestörtwird.
(2)EineAnleihegiltimSinnedesAbsatzes1alsausge-

geben,wennmindestenseinWertpapierderAnleihever-
äußertwordenist.
(3) Die Steuerfreiheit der Zinsen aus den in Absatz 1

bezeichnetenAnleihenwirddurcheineÄnderungdesAus-
gabekurses der Anleihe nicht berührt, wenn der Bundes-
ministerfürWirtschaftimEinvernehmenmitdemBundes-
ministerder Finanzendie Änderunggenehmigthat.
(4)DieVorschriftendesAbsatzes1Nr.1,2und4gelten

fürZinsenausAnleihenimSinnedesAbsatzes1 Nr. 1,2
und4, die vor dem 1.Januar 1955ausgegebenworden
sind.

83b
Steuerfreiheitvon Zuschlägen

für Sonntags-, Feiertags-oder Nachtarbeit
(1) Steuerfrei sind Zuschläge, die für tatsächlich gelei-

steteSonntags-,Feiertags-oderNachtarbeitnebendem
Grundlohngezahltwerden,soweitsie
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1. für Nachtarbeit 25 vom Hundert,
2. vorbehaltlichderNummern3 und4 fürSonntagsarbeit

50 vomHundert,
3. vorbehaltlich der Nummer 4 für Arbeit am 31. De-

zemberab 14UhrundandengesetzlichenFeiertagen
125 vom Hundert,

4. für Arbeit am 24. Dezember ab 14 Uhr, am 25. und
26. Dezember sowie am 1. Mai 150 vom Hundert

des Grundlohnsnichtübersteigen.
(2) Grundlohnist der laufendeArbeitsiohn,der dem

Arbeitnehmerbeiderfür ihnmaßgebendenregelmäßigen
Arbeitszeit für den jeweiligen Lohnzahlungszeitraum
zusteht;er ist in einenStundenlohnumzurechnen.Nacht-
arbeitist die Arbeit in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr.
SonntagsarbeitundFeiertagsarbeitistdieArbeitinderZeit
vonO0Uhr bis 24 Uhr des jeweiligenTages. Die gesetz-
lichenFeiertagewerdendurchdieamOrtderArbeitsstätte
geltenden Vorschriften bestimmt.

(3) Wenn die Nachtarbeit vor O0Uhr aufgenommen wird,
giltabweichendvon denAbsätzen1 und2 folgendes:
1. Für Nachtarbeit in der Zeit von O Uhr bis 4 Uhr erhöht

sich der Zuschlagssatz auf 40 vom Hundert,
2. als Sonntagsarbeitund Feiertagsarbeitgilt auch die

Arbeit in der Zeit von O0Uhr bis 4 Uhr des auf den
Sonntag oder Feiertag folgenden Tages.

83c
Anteilige Abzüge

SoweitAusgabenmitsteuerfreienEinnahmenin unmit-
telbaremwirtschaftlichemZusammenhang stehen, dürfen
sie nicht als Betriebsausgabenoder Werbungskosten
abgezogenwerden.

3. Gewinn

84
Gewinnbegriff im allgemeinen

(1) Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem
Betriebsvermögenam Schluß des Wirtschaftsjahrsund
demBetriebsvermögenamSchlußdesvorangegangenen
Wirtschaftsjahrs,vermehrtumden Wertder Entnahmen
und vermindertum den Wert der Einlagen.Entnahmen
sindalleWirtschaftsgüter(Barentnahmen,Waren,Erzeug-
nisse,NutzungenundLeistungen),diederSteuerpflichtige
dem Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder für andere
betriebsfremdeZweckeimLaufedesWirtschaftsjahrsent-
nommen hat. Ein Wirtschaftsgut wird nicht dadurch ent-
nommen, daß der Steuerpflichtige zur Gewinnermittlung
nachAbsatz3 odernach&13a übergeht.EineÄnderung
der NutzungeinesWirtschaftsguts,die beiGewinnermitt-
lungnachSatz1keineEntnahmeist,istauchbeiGewinn-
ermittlungnach Absatz3 oder nach 8 13a keine Ent-
nahme.EinlagensindalleWirtschaftsgüter(Bareinzahlun-
gen undsonstigeWirtschaftsgüter),die der Steuerpflich-
tigedemBetriebimLaufedesWirtschaftsjahrszugeführt
hat.Bei derErmittlungdes GewinnssinddieVorschriften
überdieBetriebsausgaben,überdieBewertungundüber
die AbsetzungfürAbnutzungoderSubstanzverringerung
zu befolgen.

(2) Der Steuerpflichtige darf die Vermögensübersicht
(Bilanz) auch nach ihrer Einreichungbeim Finanzamt
ändern,soweit sie den Grundsätzenordnungsmäßiger
Buchführungunter Befolgungder Vorschriftendieses
Gesetzesnichtentspricht.Darüberhinausist eineÄnde-
rungderVermögensübersicht(Bilanz)nurmitZustimmung
des Finanzamtszulässig.
(3) Steuerpflichtige,die nicht auf Grund gesetzlicher

Vorschriftenverpflichtetsind,Bücherzu führenundregel-
mäßigAbschlüssezumachen,unddieauchkeineBücher
führenundkeineAbschlüssemachen,könnenalsGewinn
denÜberschußderBetriebseinnahmenüberdieBetriebs-
ausgaben ansetzen. Hierbei scheiden Betriebseinnahmen
undBetriebsausgabenaus, die im Namenundfür Rech-
nungeinesanderenvereinnahmtundverausgabtwerden
(durchlaufendePosten).Die Vorschriftenüberdie Abset-
zung für Abnutzungoder Substanzverringerungsind zu
befolgen.Die Anschaffungs-oderHerstellungskostenfür
nichtabnutzbareWirtschaftsgüterdes Anlagevermögens
sind erst im Zeitpunktder Veräußerungoder Entnahme
dieserWirtschaftsgüterals Betriebsausgabenzu berück-
sichtigen.Die nicht abnutzbarenWirtschaftsgüterdes
Anlagevermögenssind unter Angabe des Tages der
AnschaffungoderHerstellungundderAnschaffungs-oder
Herstellungskostenoder des an derenStellegetretenen
Werts in besondere,laufendzu führendeVerzeichnisse
aufzunehmen.
(4)BetriebsausgabensinddieAufwendungen,diedurch

denBetriebveranlaßtsind.
(5)DiefolgendenBetriebsausgabendürfendenGewinn

nichtmindern:
1. AufwendungenfürGeschenkean Personen,dienicht

Arbeitnehmerdes Steuerpflichtigensind. Satz 1 gilt
nicht, wenn die Anschaffungs-oder Herstellungs-
kostender demEmpfängerimWirtschaftsjahrzuge-
wendetenGegenständeinsgesamt75DeutscheMark
nichtübersteigen;

2. Aufwendungenfür die Bewirtungvon Personenaus
geschäftlichemAnlaß,soweitsie80vomHundertder
Aufwendungenübersteigen,dienachderallgemeinen
Verkehrsauffassungals angemessenanzusehenund
deren Höhe und betrieblicheVeranlassungnach-
gewiesensind.ZumNachweisder Höheundderbe-
trieblichenVeranlassungder Aufwendungenhatder
Steuerpflichtigeschriftlichdie folgendenAngabenzu
machen:Ort,Tag, TeilnehmerundAnlaßder Bewir-
tungsowieHöhederAufwendungen.Hatdie Bewir-
tung in einer Gaststättestattgefunden,so genügen
Angabenzu dem Anlaß und den Teilnehmernder
Bewirtung;die Rechnungüberdie Bewirtungist bei-
zufügen;

3. Aufwendungenfür Einrichtungendes Steuerpflichti-
gen, soweit sie der Bewirtung,Beherbergungoder
Unterhaltungvon Personen,die nichtArbeitnehmer
des Steuerpflichtigensind,dienen(Gästehäuser)und
sich außerhalbdes Orts eines Betriebsdes Steuer-
pflichtigenbefinden;

4. Aufwendungen für Jagd oder Fischerei, für Segeljach-
tenoderMotorjachtensowiefürähnlicheZweckeund
für die hiermitzusammenhängendenBewirtungen;

5. Mehraufwendungenfür Verpflegung, soweit sie
140vomHundertderhöchstenTagegeldbeträgedes
Bundesreisekostengesetzesübersteigen;



6. AufwendungenfürFahrtendes Steuerpflichtigenzwi-
schenWohnungundBetriebsstätteundfür Familien-
heimfahrten, soweit sie die sich in entsprechender
Anwendungvon 89 Abs. 1 Nr.4 und 5 und Abs.2
ergebendenBeträgeübersteigen;

7. andere als die in den Nummern 1 bis 6 bezeichneten
Aufwendungen,die die Lebensführungdes Steuer-
pflichtigen oder anderer Personen berühren, soweit
sie nach allgemeiner Verkehrsauffassung als unange-
messen anzusehen sind;

8. voneinemGerichtodereinerBehördeimGeltungsbe-
reichdiesesGesetzesodervonOrganenderEuropäi-
schenGemeinschaftenfestgesetzteGeldbußen,Ord-
nungsgelderund Verwarnungsgelder.Dasselbegilt
für Leistungenzur ErfüllungvonAuflagenoderWei-
sungen,die in einemberufsgerichtlichenVerfahren
erteiltwerden,soweitdie AuflagenoderWeisungen
nichtlediglichder Wiedergutmachungdes durchdie
Tat verursachtenSchadensdienen.DieRückzahlung
vonAusgabenim Sinneder Sätze 1 und2 darfden
Gewinn nicht erhöhen;

8a. Zinsen auf hinterzogeneSteuern nach 8235 der
Abgabenordnung;

9. Ausgleichszahlungen,die in denFällender8814,17
und18desKörperschaftsteuergesetzesanaußenste-
hendeAnteilseignergeleistetwerden.

DasAbzugsverbotgiltnicht,soweitdie indenNummern2
bis 4 bezeichneten Zwecke Gegenstand einer mitGewinn-
absichtausgeübtenBetätigungdesSteuerpflichtigensind.
8 12 Nr. 1 bleibt unberührt.

(6) Aufwendungenzur Förderung staatspolitischer
Zwecke($ 10b Abs.2) sindkeineBetriebsausgaben.
(7)AufwendungenimSinnedesAbsatzes5 Nr. 1 bis5

und 7 sind einzeln und getrenntvon den sonstigen
Betriebsausgabenaufzuzeichnen.Soweitdiese Aufwen-
dungennichtbereitsnach Absatz5 vomAbzug ausge-
schlossensind,dürfensie bei der Gewinnermittlungnur
berücksichtigtwerden,wenn sie nachSatz1 besonders
aufgezeichnetsind.
(8) Für Erhaltungsaufwand bei Gebäuden in Sanie-

rungsgebietenund städtebaulichenEntwicklungsberei-
chensowiebeiBaudenkmalengeltendie88 11aund11b
entsprechend.

84a
Gewinnermittlungszeitraum,Wirtschaftsjahr

(1)Bei Land-undForstwirtenundbeiGewerbetreiben-
denistderGewinnnachdemWirtschaftsjahrzu ermitteln.
Wirtschaftsjahrist
1. beiLand-undForstwirtenderZeitraumvom1.Juli bis

zum 30.Juni. DurchRechtsverordnungkann für ein-
zeilneGruppenvonLand-undForstwirtenein anderer
Zeitraum bestimmt werden, wenn das aus wirtschaft-
lichen Gründen erforderlich ist;

2. bei Gewerbetreibenden,derenFirmaim Handelsregi-
ster eingetragenist, der Zeitraum,für den sie regel-
mäßigAbschlüssemachen.Die Umstellungdes Wirt-
schaftsjahrsauf einen vom Kalenderjahrabweichen-
den Zeitraumist steuerlichnurwirksam,wennsie im
EinvernehmenmitdemFinanzamtvorgenommenwird;
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3. bei anderen Gewerbetreibendendas Kalenderjahr.
Sind sie gleichzeitigbuchführendeLand- und Forst-
wirte,so könnensie mitZustimmungdes Finanzamts
dennachNummer1maßgebendenZeitraumalsWirt-
schaftsjahrfür denGewerbebetriebbestimmen,wenn
sie für den GewerbebetriebBücher führen und für
diesenZeitraumregelmäßigAbschlüssemachen.
(2)Bei Land-undForstwirtenundbeiGewerbetreiben-

den,derenWirtschaftsjahrvomKalenderjahrabweicht,ist
der Gewinn aus Land- und Forstwirtschaftoder aus
Gewerbebetriebbei der Ermittlungdes Einkommensin
folgenderWeisezu berücksichtigen:
1. Bei Land- und Forstwirtenist der Gewinndes Wirt-

schaftsjahrsauf das Kalenderjahr,in dem das Wirt-
schaftsjahrbeginnt,undaufdas Kalenderjahr,in dem
das Wirtschaftsjahrendet, entsprechenddem zeit-
lichenAnteilaufzuteilen.Bei der Aufteilungsind Ver-
äußerungsgewinneimSinnedes $ 14 auszuscheiden
unddemGewinndesKalenderjahrshinzuzurechnen,in
demsie entstandensind;

2. bei Gewerbetreibendengilt der Gewinn des Wirt-
schaftsjahrsals in demKalenderjahrbezogen,in dem
dasWirtschaftsjahrendet.

84b
Direktversicherung

Der Versicherungsanspruchaus einer Direktversiche-
rung,die von einemSteuerpflichtigenaus betrieblichem
Anlaßabgeschlossenwird,istdemBetriebsvermögendes
Steuerpflichtigen nicht zuzurechnen, soweit am Schluß
desWirtschaftsjahrshinsichtlichder Leistungendes Ver-
sicherersdie Person, auf deren Leben die Lebensver-
sicherungabgeschlossenist, oder ihre Hinterbliebenen
bezugsberechtigtsind. Das gilt auch,wennder Steuer-
pflichtigedie Ansprücheaus dem Versicherungsvertrag
abgetretenoderbeliehenhat,sofernersichderbezugsbe-
rechtigtenPersongegenüberschriftlichverpflichtet,siebei
Eintrittdes Versicherungsfalisso zu stellen,als ob die
AbtretungoderBeleihungnichterfolgtwäre.

84Ac
Zuwendungenan Pensionskassen

(1) Zuwendungenan eine Pensionskassedürfenvon
demUnternehmen,dasdieZuwendungenleistet(Träger-
unternehmen),als Betriebsausgabenabgezogenwerden,
soweitsieaufeinerinderSatzungoderimGeschäftsplan
derKassefestgelegtenVerpflichtungoderaufeinerAnord-
nung der Versicherungsaufsichtsbehördeberuhenoder
der Abdeckungvon Fehlbeträgenbeider Kasse dienen.
(2) Zuwendungenim Sinnedes Absatzes1 dürfenals

Betriebsausgabennicht abgezogenwerden,soweitdie
LeistungenderKasse,wennsievomTrägerunternehmen
unmittelbarerbrachtwürden,bei diesemnichtbetrieblich
veranlaßtwären.

8Ad
Zuwendungenan Unterstützungskassen

(1) Zuwendungenan eineUnterstützungskassedürfen
vondemUnternehmen,dasdieZuwendungenleistet(Trä-
gerunternehmen),als Betriebsausgabenabgezogenwer-
den, soweitsie die folgendenBeträgenichtübersteigen:
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1. beiUnterstützungskassen,die lebenslänglichlaufende
Leistungengewähren:
a) das Deckungskapitalfür die laufendenLeistungen

nach der dem Gesetz als Anlage 1 beigefügten
Tabelle,

b) in jedemWirtschaftsjahrfürjedenLeistungsanwär-
ter,
aa) wenn die Kasse nur Invaliditätsversorgung

oder nur Hinterbliebenenversorgunggewährt,
jeweils 6 vom Hundert,

bb) wenn die Kasse Altersversorgungmit oder
ohneEinschlußvonInvaliditätsversorgungoder
Hinterbliebenenversorgung gewährt, 25 vom
Hundert

des Durchschnittsbetragsder von der Kasse im
Wirtschaftsjahrgewährten Leistungen. Hat die
KassenochkeineLeistungengewährt,so trittandie
Stelle des in Satz 1 bezeichnetenDurchschnitts-
betragsderdurchschnittlicheHöchstbetragderjähr-
lichenLeistungen,den die Leistungsanwärter,die
am Schlußdes Wirtschaftsjahrsüber60 Jahre alt
sind, oder deren Hinterbliebene erhalten können;
hateine Unterstützungskassekeineüber60Jahre
altenLeistungsanwärter,so tretenan ihreStelledie
über55Jahre altenLeistungsanwäfrter.Leistungs-
anwärter ist jede Person, die von der Unterstüt-
zungskasseLeistungenerhaltenkann;soweitdie
Kasse Hinterbliebenenversorgung gewährt, gilt als
Leistungsanwärter die Person, deren Hinterblie-
benedie Hinterbliebenenversorgungerhaltenkön-
nen,

c) den Betrag der Jahresprämie, den die Kasse an
einenVersichererzahlt,soweitsiesichdieMittelfür
ihreLeistungendurchAbschlußeinerVersicherung
verschafft;die Zuwendungennach den Buchsta-
bena undbsindindiesemFallindemVerhältniszu
vermindern, in dem die Leistungen der Kasse durch
die Versicherunggedecktsind,

d) den Betrag, den die Kasse einem Leistungsanwär-
ter vor Eintrittdes Versorgungsfallsals Abfindung
für künftigeVersorgungslieistungengewährtoder
densie an einenanderenVersorgungsträgerzahlt,
der eine ihr obliegendeVersorgungsverpflichtung
übernommenhat;dieserBetragvermindertsich in
den Fällen des Buchstabensc um den Anspruch
gegendie Versicherung.

Zuwendungennachden Buchstabena und b dürfen
nichtals Betriebsausgabenabgezogenwerden,wenn
dasVermögenderKasseohneBerücksichtigungkünf-
tiger Kassenleistungen am Schluß des Wirtschaftsjahrs
das zulässige Kassenvermögenübersteigt.Bei der
ErmittlungdesVermögensderKasse istderGrundbe-
sitz mit demWert anzusetzen,mit demer bei einer
Veranlagungder Kasse zur Vermögensteueraufden
Veranlagungszeitpunktanzusetzenwäre,der aufden
Schlußdes Wirtschaftsjahrsfolgt;das übrigeVermö-
gen istmitdemgemeinenWertamSchlußdes Wirt-
schaftsjahrszubewerten.ZulässigesKassenvermögen
ist die Summeaus demDeckungskapitalfür alle am
Schluß des Wirtschaftsjahrslaufenden Leistungen
nachderdemGesetzalsAnlage1beigefügtenTabelle
und demAchtfachender nach Buchstabeb abzugs-
fähigenZuwendungen;soweitsichdieKassedieMittel

für ihreLeistungendurchAbschlußeinerVersicherung
verschafft,trittan die Stelledes Achtfachender nach
Buchstabeb zulässigenZuwendungender Anspruch
gegen die Versicherung. Gewährt eine Unterstützungs-
kassean Stellevon lebenslänglichlaufendenLeistun-
gen eine einmaligeKapitalleistung,so gelten10vom
Hundert der Kapitalleistungals Jahresbetrageiner
lebenslänglichlaufendenLeistung;

2. bei Kassen, die keine lebenslänglichlaufendenLei-
stungengewähren,für jedesWirtschaftsjahr0,2vom
Hundertder Lohn-undGehaltssummedes Trägerun-
ternehmens,mindestensjedochden Betragder von
derKasse ineinemWirtschaftsjahrerbrachtenLeistun-
gen, soweit dieser Betrag höher ist als die in den
vorangegangenen fünf Wirtschaftsjahren vorgenom-
menenZuwendungenabzüglichder in demgleichen
ZeitraumerbrachtenLeistungen.DieseZuwendungen
dürfennichtals Betriebsausgabenabgezogenwerden,
wenndas Vermögender Kasse amSchlußdesWirt-
schaftsjahrs1vomHundertderdurchschnittlichenjähr-
lichenLohn-undGehaltssummeder letztendreiWirt-
schaftsjahre des Trägerunternehmensübersteigt
(zulässigesKassenvermögen);für die Bewertungdes
Vermögens der Kasse gilt Nummer1 Satz 5 entspre-
chend.Bei der Berechnungder Lohn- und Gehalts-
summe des Trägerunternehmenssind Löhne und
Gehältervon Personen,dievonderKassekeinenicht
lebenslänglichlaufendenLeistungenerhaltenkönnen,
auszuscheiden.

Gewährteine Kasse lebenslänglichlaufendeund nicht
lebenslänglichlaufendeLeistungen,so geltendie Num-
mern1 und2 nebeneinander.LeisteteinTrägerunterneh-
menZuwendungenanmehrereUnterstützungskassen,so
sind diese Kassen bei der Anwendungder Nummern1
und2 als Einheitzu behandeln.
(2) Zuwendungenim Sinne des Absatzes1 sind von

dem Trägerunternehmenin dem Wirtschaftsjahrals
Betriebsausgabenabzuziehen,in demsie geleistetwer-
den.Zuwendungen,die innerhalbeinesMonatsnachAuf-
stellungoderFeststellungderBilanzdesTrägerunterneh-
mensfürdenSchlußeinesWirtschaftsjahrsgeleistetwer-
den, könnenvon demTrägerunternehmennochfür das
abgelaufene Wirtschaftsjahr durch eine Rückstellung
gewinnmindernd berücksichtigtwerden. Übersteigen die in
einemWirtschaftsjahrgeleistetenZuwendungendie nach
Absatz1 abzugsfähigenBeträge,so könnendie überstei-
gendenBeträgeimWegederRechnungsabgrenzungauf
die folgendendrei Wirtschaftsjahrevorgetragenund im
Rahmen der für diese Wirtschaftsjahreabzugsfähigen
Beträgeals Betriebsausgabenbehandeitwerden.
(3) ZuwendungenimSinnedes Absatzes1 dürfenals

Betriebsausgabennicht abgezogenwerden,soweit die
LeistungenderKasse,wennsie vomTrägerunternehmen
unmittelbarerbrachtwürden,beidiesemnichtbetrieblich
veranlaßtwären.

85
Gewinn bei Vollkaufleuten

und bei bestimmtenanderenGewerbetreibenden
(1) Bei Gewerbetreibenden,die aufGrundgesetzlicher

Vorschriftenverpflichtetsind,Bücherzu führenundregel-
mäßigAbschlüssezu machen,oderdieohneeinesolche
VerpflichtungBücherführenund regelmäßigAbschlüsse



machen, ist für den Schluß des Wirtschaftsjahrs das
Betriebsvermögenanzusetzen($4 Abs.1 Satz1), das
nachdenhandelsrechtlichenGrundsätzenordnungsmäßi-
gerBuchführungauszuweisenist.SteuerrechtlicheWahl-
rechtebeiderGewinnermittlungsindin Übereinstimmung
mitder handelsrechtlichenJahresbilanzauszuüben.
(2)Für immaterielleWirtschaftsgüterdesAnlagevermö-

gens ist ein Aktivposten nur anzusetzen, wenn sie entgelt-
lich erworben wurden.

(3) RückstellungenwegenVerletzungfremderPatent-,
Urheber-oderähnlicherSchutzrechtedürfenerstgebildet
werden, wenn
1. derRechtsinhaberAnsprüchewegenderRechtsverlet-

zung geltend gemacht hat oder
2. miteiner Inanspruchnahmewegender Rechtsverlet-

zungernsthaftzu rechnenist.
Eine nachSatz 1 Nr.2 gebildeteRückstellungist späte-
stensinderBilanzdesdrittenauf ihreerstmaligeBildung
folgenden Wirtschaftsjahrs gewinnerhöhend aufzulösen,
wennAnsprüchenichtgeltendgemachtwordensind.
(4) Rückstellungen für die Verpflichtungzu einer Zuwen-

dunganläßlicheinesDienstjubiläumsdürfennurgebildet
werden, wenn das Dienstverhältnis mindestens zehn
Jahre bestandenhat, das Dienstjubiläumdas Bestehen
einesDienstverhältnissesvonmindestens15Jahren vor-
aussetztunddie Zusageschriftlicherteiltist.
(5)AlsRechnungsabgrenzungspostensindnuranzuset-

zen
1. aufderAktivseiteAusgabenvordemAbschlußstichtag,

soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach die-
sem Tag darstellen;

2. auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschlußstich-
tag, soweit sie Ertragfür eine bestimmteZeit nach
diesemTag darstellen.

Auf der Aktivseite sind ferner anzusetzen
1. als AufwandberücksichtigteZölleundVerbrauchsteu-

ern, soweit sie auf am Abschlußstichtagauszuwei-
sendeWirtschaftsgüterdes Vorratsvermögensentfal-
len,

2. als Aufwand berücksichtigte Umsatzsteuer auf am
AbschlußstichtagauszuweisendeAnzahlungen.
(6) Die Vorschriftenüberdie Entnahmenunddie Ein-

lagen,überdieZulässigkeitderBilanzänderung,überdie
Betriebsausgaben,über die Bewertungund über die
AbsetzungfürAbnutzungoderSubstanzverringerungsind
zu befolgen.

86
Bewertung

(1) Für die Bewertungder einzelnenWirtschaftsgüter,
die nach$ 4 Abs. 1 odernach$ 5 als Betriebsvermögen
anzusetzensind,giltdas Folgende:
1. Wirschaftsgüter des Anlagevermögens,die der

Abnutzungunterliegen,sind mit den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten,vermindertum die Abset-
zungenfür Abnutzungnach8 7, anzusetzen.Ist der
Teilwertniedriger,so kanndieserangesetztwerden.
Teilwertistder Betrag,denein Erwerberdesganzen
Betriebs im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das
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einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde; dabei ist
davon auszugehen, daß der Erwerber den Betrieb
fortführt.Bei Wirtschaftsgütern,die bereits am Schluß
des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs zum Anlage-
vermögendes Steuerpflichtigengehörthaben,kann
der Steuerpflichtigein den folgendenWirtschaftsjah-
rendenTeilwertauchdannansetzen,wenner höher
istalsder letzteBilanzansatz;es dürfenjedochhöch-
stensdieAnschaffungs-oderHerstellungskostenoder
der nachNummer5 oder6 an derenStelletretende
Wert,vermindertumdieAbsetzungenfürAbnutzung
nach$ 7, angesetztwerden.
Andere als die in Nummer 1 bezeichnetenWirt-
schaftsgüterdes Betriebs(GrundundBoden,Beteili-
gungen, Umlaufvermögen) sind mit den Anschaf-
fungs-oderHerstellungskostenanzusetzen.Stattder
Anschaffungs-oder Herstellungskostenkann der
niedrigereTeilwert(Nummer1Satz3)angesetztwer-
den. Bei Wirtschaftsgütern,die bereits am Schluß des
vorangegangenenWirtschaftsjahrszum Betriebsver-
mögengehörthaben,kannderSteuerpflichtigeinden
folgendenWirtschaftsjahrenden Teilwertauchdann
ansetzen,wenn er höher ist als der letzteBilanz-
ansatz;esdürfenjedochhöchstensdieAnschaffungs-
oder Herstellungskostenoder der nach Nummer5
oder6 an derenStelletretendeWertangesetztwer-
den. Bei land-und forstwirtschaftlichenBetriebenist
auch der Ansatz des höheren Teilwerts zulässig,
wenndas denGrundsätzenordnungsmäßigerBuch-
führungentspricht.
Steuerpflichtige,die den Gewinnnach$ 5 ermitteln,
könnenfürdenWertansatzgleichartigerWirtschafts-
güter des Vorratsvermögensunterstellen,daß die
zuletztangeschafftenoderhergestelltenWirtschafts-
güterzuerstverbrauchtoderveräußertwordensind,
soweitdiesdenhandelsrechtlichenGrundsätzenord-
nungsmäßigerBuchführung entspricht und kein
Bewertungsabschlagnach $ 51 Abs. 1 Nr. 2 Buch-
stabemvorgenommenwird.DerVorratsbestandam
Schluß des Wirtschaftsjahrs,das der erstmaligen
Anwendungder Bewertungnach Satz 1 vorangeht,
gilt mit seinemBilanzansatzals ersterZugangdes
neuen Wirtschaftsjahrs.Auf einen im Bilanzansatz
berücksichtigtenBewertungsabschlagnach $51
Abs. 1 Nr.2 Buchstabem ist Satz2 dieserVorschrift
entsprechendanzuwenden.Von der Verbrauchs-
oder Veräußerungsfolgenach Satz 1 kann in den
folgenden Wirtschaftsjahren nur mit Zustimmung des
Finanzamtsabgewichenwerden.
VerbindlichkeitensinduntersinngemäßerAnwendung
der Vorschriftender Nummer2 anzusetzen.
Entnahmendes Steuerpflichtigenfür sich,für seinen
Haushalt oder für andere betriebsfremdeZwecke sind
mitdemTeilwertanzusetzen.WirdeinWirtschaftsgut
im unmittelbarenAnschluß an seine Entnahme
a) einernach$5Abs.1Nr.9desKörperschaftsteuer-

gesetzes von der Körperschaftsteuerbefreiten
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse,dieausschließlichundunmittelbarder
FörderungwissenschaftlicherZwecke oder der
Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbil-
dungdient,oder

b) einer Körperschaft,Anstalt oder Stiftung des
öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmit-
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telbarder FörderungwissenschaftlicherZwecke
oder der Förderungder Erziehung,Volks- und
Berufsbildung dient,

unentgeltlichüberlassen,so kanndie Entnahmemit
demBuchwertangesetztwerden.Satz2 giltnichtfür
die Entnahmevon NutzungenundLeistungen.Wer-
denGebäude,soweitsie zueinemBetriebsvermögen
gehören und nicht Wohnzwecken dienen, und der in
angemessenemUmfangdazugehörendeGrundund
Boden entnommenund im Anschluß daran vom
Steuerpflichtigenin denfolgendenzehnJahren unter
den Voraussetzungendes $&7k Abs. 2 Nr. 1, 2,4
und5 undAbs.3vermietet,so kanndieEntnahmebis
zum 31. Dezember 1992 mitdem Buchwert angesetzt
werden.

5. EinlagensindmitdemTeilwertfürdenZeitpunktder
Zuführunganzusetzen;sie sindjedochhöchstensmit
denAnschaffungs-oderHerstellungskostenanzuset-
zen,wenndas zugeführteWirtschaftsgut
a) innerhalbder letztendreiJahre vordemZeitpunkt

derZuführungangeschafftoderhergestelltworden
ist oder

b) ein Anteilan einerKapitalgesellschaftist undder
Steuerpflichtigean derGesellschaftimSinnedes
817 Abs.1 beteiligtist; $ 17 Abs.2 Satz2 gilt
entsprechend.

IstdieEinlageeinabnutzbaresWirtschaftsgut,so sind
dieAnschaffungs-oderHerstellungskostenumAbset-
zungenfürAbnutzungzukürzen,dieaufdenZeitraum
zwischenderAnschaffungoderHerstellungdesWirt-
schaftsgutsundder Einlageentfallen.Istdie Einlage
ein Wirtschaftsgut, das vor der Zuführung aus einem
Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen entnommen
wordenist, so trittan die Stelle der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten der Wert, mit dem die Ent-
nahmeangesetztwordenist, und an die Stelledes
ZeitpunktsderAnschaffungoderHerstellungderZeit-
punkt der Entnahme.

6. Bei EröffnungeinesBetriebsist Nummer5 entspre-
chend anzuwenden.

7. BeientgeltlichemErwerbeinesBetriebssinddieWirt-
schaftsgütermitdemTeilwert,höchstensjedochmit
denAnschaffungs-oderHerstellungskostenanzuset-
zen.

(2)DieAnschaffungs-oderHerstellungskostenoderder
nachAbsatz1 Nr.5 oder6 anderenStelletretendeWert
von abnutzbarenbeweglichenWirtschaftsgüterndes An-
lagevermögens,die einer selbständigenNutzungfähig
sind,könnenimWirtschaftsjahrderAnschaffung,Herstel-
lung oder Einlage des Wirtschaftsguts oder der Eröffnung
des Betriebsin vollerHöhe als Betriebsausgabenabge-
setztwerden,wenndieAnschaffungs-oderHerstellungs-
kosten,vermindertumeinendarinenthaltenenVorsteuer-
betrag($9b Abs. 1),oderdernachAbsatz1Nr.5 oder6
anderenStelletretendeWertfürdaseinzelneWirtschafts-
gut800DeutscheMarknichtübersteigen.EinWirtschafts-
gut ist einerselbständigenNutzungnichtfähig,wennes
nachseinerbetrieblichenZweckbestimmungnur zusam-
menmitanderenWirtschaftsgüterndesAnlagevermögens
genutztwerdenkannunddie indenNutzungszusammen-
hangeingefügtenWirtschaftsgütertechnischaufeinander
abgestimmtsind.Dasgiltauch,wenndasWirtschaftsgut
aus dem betrieblichen Nutzungszusammenhang gelöst

und in einenanderenbetrieblichenNutzungszusammen-
hang eingefügtwerden kann. Satz1 ist nur bei Wirt-
schaftsgüternanzuwenden,die unterAngabedes Tages
der Anschaffung,Herstellungoder Einlage des Wirt-
schaftsgutsoder der Eröffnungdes Betriebsund der
Anschaffungs-oder Herstellungskostenoder des nach
Absatz1 Nr.5 oder6 an derenStelletretendenWertsin
einembesonderen,laufendzu führendenVerzeichnisauf-
geführtsind. Das Verzeichnisbrauchtnicht geführtzu
werden, wenn diese Angaben aus der Buchführung
ersichtlichsind.

86a
Pensionsrückstellung

(1) Für eine Pensionsverpflichtungdarfeine Rückstel-
lung (Pensionsrückstellung) nur gebildet werden, wenn
1. der Pensionsberechtigteeinen Rechtsanspruchauf

einmaligeoder laufendePensionsleistungenhat,
2. die PensionszusagekeinenVorbehaltenthält,daßdie

Pensionsanwartschaftoder die. Pensionsleistung
gemindert oder entzogen werden kann, oder ein sol-
cherVorbehaltsichnuraufTatbeständeerstreckt,bei
derenVorliegennachallgemeinenRechtsgrundsätzen
unterBeachtungbilligenErmessenseine Minderung
oder ein Entzugder Pensionsanwartschaftoder der
Pensionsleistungzulässigist, und

3. die Pensionszusage schriftlich erteilt ist.

(2) Eine Pensionsrückstellungdarf erstmalsgebildet
werden
1. vor Eintrittdes Versorgungsfallsfür das Wirtschafts-

jahr, in dem die Pensionszusage erteiltwird, frühestens
jedochfürdasWirtschaftsjahr,biszu dessenMitteder
Pensionsberechtigtedas 30.Lebensjahrvollendet,

2. nachEintrittdes VersorgungsfallsfürdasWirtschafts-
jahr, in demderVersorgungsfalleintritt.
(3) Eine Pensionsrückstellung darf höchstens mit dem

Teilwertder Pensionsverpflichtungangesetztwerden.Als
TeilwerteinerPensionsverpflichtunggilt
1. vorBeendigungdesDienstverhältnissesdesPensions-

berechtigtender Barwertder künftigenPensionslei-
stungenamSchlußdesWirtschaftsjahrsabzüglichdes
sich auf denselbenZeitpunktergebendenBarwerts
betragsmäßiggleichbleibenderJahresbeträge. Die
Jahresbeträgesind so zu bemessen,daß am Beginn
des Wirtschaftsjahrs,in dem das Dienstverhältnis
begonnenhat, ihr Barwertgleich dem Barwertder
künftigenPensionsleistungenist; die künftigenPen-
sionsleistungensinddabeimitdemBetraganzusetzen,
der sich nach den Verhältnissenam Bilanzstichtag
ergibt.Es sinddie Jahresbeträgezugrundezu legen,
die vom Beginn des Wirtschaftsjahrs,in dem das
Dienstverhältnisbegonnenhat,biszu deminderPen-
sionszusagevorgesehenenZeitpunktdes Eintrittsdes
Versorgungsfallsrechnungsmäßigaufzubringensind.
Erhöhungenoder Verminderungender Pensionslei-
stungennach dem Schluß des Wirtschaftsjahrs,die
hinsichtlichdesZeitpunktsihresWirksamwerdensoder
ihresUmfangsungewißsind,sindbeiderBerechnung
desBarwertsderkünftigenPensionsleistungenundder
Jahresbeträge erst zu berücksichtigen, wenn sie ein-
getretensind.WirddiePensionszusageerstnachdem



Beginndes Dienstverhältnisseserteilt,so ist die Zwi-
schenzeitfür die Berechnungder Jahresbeträgenur
insoweitalsWartezeitzubehandeln,alssieinderPen-
sionszusageals solchebestimmtist. Hatdas Dienst-
verhältnis schon vor der Vollendung des 30. Lebens-
jahrs des Pensionsberechtigten bestanden, so gilt es
als zu Beginn des Wirtschaftsjahrs begonnen, bis zu
dessenMittederPensionsberechtigtedas30.Lebens-
jahr vollendet;

2. nach Beendigungdes Dienstverhältnissesdes Pen-
sionsberechtigtenunterAufrechterhaltungseinerPen-
sionsanwartschaftodernachEintrittdesVersorgungs-
fallsderBarwertderkünftigenPensionsleistungenam
Schluß des Wirtschaftsjahrs;Nummer1 Satz4 gilt
sinngemäß.

Bei der Berechnungdes Teilwertsder Pensionsverpflich-
tungsindein Rechnungszinsfußvon 6 vomHundertund
die anerkanntenRegeln der Versicherungsmathematik
anzuwenden.
(4)EinePensionsrückstellungdarfineinemWirtschafts-

jahr höchstens um den Unterschied zwischen dem Teil-
wert der Pensionsverpflichtungam Schluß des Wirt-
schaftsjahrs und am Schluß des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahrserhöhtwerden.IndemWirtschaftsjahr,indem
mit der Bildung einer Pensionsrückstellungfrühestens
begonnenwerdendarf(Erstjahr),darfdieRückstellungbis
zur Höhe des Teilwertsder Pensionsverpflichtungam
SchlußdesWirtschaftsjahrsgebildetwerden;dieseRück-
stellungkannauf das Erstjahrunddie beidenfolgenden
Wirtschaftsjahregleichmäßigverteiltwerden.Erhöhtsich
in einem Wirtschaftsjahr gegenüber dem vorangegange-
nen Wirtschaftsjahr der Barwert der künftigen Pensions-
leistungen um mehr als 25 vom Hundert, so kann die für
diesesWirtschaftsjahrzulässigeErhöhungder Pensions-
rückstellungauf dieses Wirtschaftsjahrund die beiden
folgendenWirtschaftsjahregleichmäßigverteiltwerden.
AmSchlußdesWirtschaftsjahrs,indemdasDienstverhält-
nisdes PensionsberechtigtenunterAufrechterhaltungsei-
nerPensionsanwartschaftendetoderderVersorgungsfall
eintritt, darf die Pensionsrückstellung stets bis zur Höhe
des Teilwertsder Pensionsverpflichtunggebildetwerden;
die für dieses Wirtschaftsjahr zulässige Erhöhung der Pen-
sionsrückstellungkannaufdiesesWirtschaftsjahrunddie
beiden folgendenWirtschaftsjahregleichmäßigverteilt
werden.
(5)DieAbsätze3 und4 geltenentsprechend,wennder

Pensionsberechtigezu dem Pensionsverpflichtetenin
einemanderenRechtsverhältnisals einemDienstverhält-
nis steht.

86b
Gewinn aus der Veräußerung

bestimmter Anlagegüter

(1) Steuerpflichtige,die
Grund und Boden,
AufwuchsaufoderAnlagenimGrundundBodenmitdem
dazugehörigenGrund und Boden,wenn der Aufwuchs
oderdieAnlagenzu einemland-undforstwirtschaftlichen
Betriebsvermögengehören,
Gebäude,
abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von
25 Jahren,

mit einer
mindestens
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Schiffe,
Anteilean Kapitalgesellschaftenoder
imZusammenhangmiteinerBetriebsumstellunglebendes
Inventar land- und forstwirtschaftlicherBetriebe

veräußern,könnenim Wirtschaftsjahrder Veräußerung
von den Anschaffungs-oder Herstellungskostender in
Satz2 bezeichnetenWirtschaftsgüter,die imWirtschafts-
jahr der Veräußerungoder im vorangegangenenWirt-
schaftsjahrangeschafftoder hergestelltworden sind,
einenBetragbiszurHöhevon50vomHundertdesbeider
VeräußerungentstandenenGewinnsabziehen;bei Ver-
äußerungvonGrundundBoden,Gebäuden,Aufwuchsauf
oderAnlagenimGrundundBodenkanneinBetragbiszur
vollen Höhe des bei der Veräußerungentstandenen
Gewinnsabgezogenwerden;letzteresgilt auch bei der
VeräußerungvonAnteilenan Kapitalgesellschaftendurch
Unternehmensbeteiligungsgesellschaftenim Sinne des
Satzes2 Nr. 5. DerAbzug ist zulässigbei denAnschaf-
fungs-oderHerstellungskostenvon
1. abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern,
2. Grund und Boden,

soweitderGewinnbeiderVeräußerungvonGrundund
Bodenentstandenist,

3. Aufwuchsauf oderAnlagenimGrundundBodenmit
derndazugehörigenGrundundBoden,wennderAuf-
wuchsoderdie Anlagenzu einemland-undforstwirt-
schaftlichen Betriebsvermögen gehören,
soweitderGewinnbeiderVeräußerungvonGrundund
Bodenoderder VeräußerungvonAufwuchsauf oder
AnlagenimGrundundBodenmitdemdazugehörigen
Grund und Boden entstanden ist,

4. Gebäuden,
soweitderGewinnbeiderVeräußerungvonGrundund
Boden,vonAufwuchsaufoderAnlagenimGrundund
BodenmitdemdazugehörigenGrundundBoden,von
GebäudenodervonAnteilenan Kapitalgesellschaften
entstandenist,oder

5. Anteilenan Kapitalgesellschaften,die eine Unterneh-
mensbeteiligungsgeselischaftangeschafft hat, die
nach dem Gesetz über Unternehmensbeteiligungsge-
sellschaften vom 17. Dezember 1986 (BGBl. | S. 2488)
anerkannt ist, soweit der Gewinn bei der Veräußerung
von Anteilenan Kapitalgesellschaftenentstandenist.
DerWiderrufderAnerkennungundderVerzichtaufdie
AnerkennunghabenWirkungfür die Vergangenheit,
wenn nicht Aktien der Unternehmensbeteiligungsge-
sellschaft öffentlichangeboten worden sind. Bescheide
über die Anerkennung,die Rücknahmeoder den
Widerrufder Anerkennungundüberdie Feststellung,
ob Aktiender Unternehmensbeteiligungsgesellschaft
öffentlichangebotenwordensind, sind Grundlagen-
bescheideim SinnederAbgabenordnung.

Der Anschaffungoder Herstellungvon Gebäudenoder
SchiffenstehtihreErweiterung,ihrAusbauoderihrUmbau
gleich. Der Abzug ist in diesem Fall nur von dem Aufwand
für die Erweiterung,den Ausbau oder den Umbauder
GebäudeoderSchiffezulässig.
(2) Gewinn im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist der

Betrag,um den der VeräußerungspreisnachAbzug der
Veräußerungskosten den Buchwert übersteigt, mit dem
das veräußerteWirtschaftsgutimZeitpunktder Veräuße-
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runganzusetzengewesenwäre.BuchwertistderWert,mit
dem ein Wirtschaftsgut nach 8 6 anzusetzen ist.

(3) SoweitSteuerpflichtigeden Abzug nachAbsatz 1
nichtvorgenommenhaben,könnensie imWirtschaftsjahr
derVeräußerungeinedensteuerlichenGewinnmindernde
Rücklagebilden.BiszurHöhedieserRücklagekönnensie
von den Anschaffungs-oder Herstellungskostender in
Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Wirtschaftsgüter,die in den
folgenden vier Wirtschaftsjahren angeschafft oder herge-
stellt worden sind, im Wirtschaftsjahr ihrer Anschaffung
oderHerstellungeinenBetragabziehen;bei demAbzug
geltendie Einschränkungendes Absatzes1 Satz2 Nr.2
bis 5 sowie Absatz 1 Sätze 3 und 4 entsprechend. Die Frist
von vier Jahren verlängertsich bei neu hergestellten
GebäudenaufsechsJahre,wennmitihrerHerstellungvor
dem Schluß des vierten auf die Bildung der Rücklage
folgendenWirtschaftsjahrsbegonnenworden ist. Die
Rücklage ist in Höhe des abgezogenen Betrags gewinn-
erhöhendaufzulösen.Ist eine Rücklageam Schlußdes
viertenauf ihre BildungfolgendenWirtschaftsjahrsnoch
vorhanden,so istsie indiesemZeitpunktgewinnerhöhend
aufzulösen,soweitnichteinAbzugvondenHerstellungs-
kostenvonGebäudenin Betrachtkommt,mitderenHer-
stellung bis zu diesem Zeitpunkt begonnen worden ist; ist
die Rücklageam Schlußdes sechstenauf ihre Bildung
folgendenWirtschaftsjahrsnochvorhanden,so ist sie in
diesemZeitpunktgewinnerhöhendaufzulösen.
(4) Voraussetzung für die Anwendung der Absätze 1

und3 ist,daß
1. der SteuerpflichtigedenGewinnnach8 4 Abs. 1 oder

85 ermittelt,
2. dieveräußertenWirtschaftsgüterimZeitpunktderVer-

äußerungmindestenssechs Jahre ununterbrochen
zumAnlagevermögeneinerinländischenBetriebsstätte
gehörthaben;die Frist von sechs Jahren entfälltfür
lebendes Inventar land- und forstwirtschaftlicher
Betriebe,

3. die angeschafftenoder hergestelltenWirtschaftsgüter
zumAnlagevermögeneinerinländischenBetriebsstätte
gehören,

4. der beider VeräußerungentstandeneGewinnbeider
Ermittlung des im Inland steuerpflichtigen Gewinns
nichtaußerAnsatzbleibtund

5. der Abzug nach Absatz1 und die Bildungund Auf-
lösungderRücklagenachAbsatz3 inderBuchführung
verfolgtwerdenkönnen.

Der Abzug nach den Absätzen 1 und3 ist bei Wirtschafts-
gütern,diezueinemland-undforstwirtschaftlichenBetrieb
gehören oder der selbständigen Arbeit dienen, nichtzuläs-
sig, wenn der Gewinn bei der Veräußerung von Wirt-
schaftsgütern eines Gewerbebetriebs entstanden ist.
(5)An die Stelleder Anschaffungs-oderHerstellungs-

kosten imSinne des Absatzes1tritt in den Fällen, indenen
dasWirtschaftsgutimWirtschaftsjahrvorderVeräußerung
angeschafftoderhergestelltwordenist,der Buchwertam
SchlußdesWirtschaftsjahrsderAnschaffungoderHerstel-
lung.
(6) Ist ein Betragnach Absatz 1 oder 3 abgezogen

worden,so trittfür die Absetzungenfür Abnutzungoder
SubstanzverringerungoderindenFällendes$6Abs.2 im
WirtschaftsjahrdesAbzugsderverbleibendeBetragandie
StellederAnschaffungs-oderHerstellungskosten.In den

Fällendes $ 7 Abs. 4 Satz 1 undAbs. 5 sinddieumden
AbzugsbetragnachAbsatz1oder3gemindertenAnschaf-
fungs-oderHerstellungskostenmaßgebend.
(7)SoweiteinenachAbsatz3Satz1gebildeteRücklage

gewinnerhöhend aufgelöst wird, ohne daß ein entspre-
chenderBetragnach Absatz 3 abgezogenwird, ist der
Gewinn des Wirtschaftsjahrs, in dem die Rücklage auf-
gelöst wird, für jedes volle Wirtschaftsjahr, in dem die
Rücklagebestandenhat,um6 vomHundertdes aufge-
löstenRücklagenbetragszu erhöhen.
(8)WerdenWirtschaftsgüterim Sinnedes Absatzes1

zum Zweck der Vorbereitungoder Durchführungvon
städtebaulichenSanierungs-oder Entwicklungsmaßnah-
menan einender in Satz3 bezeichnetenErwerberüber-
tragen,sinddie Absätze1 bis 7 mitder Maßgabeanzu-
wenden, daß
1. die Fristen des Absatzes 3 Sätze 2, 3 und 5 sich jeweils

umdrei Jahre verlängernund
2. an die Stelle der in Absatz 4 Nr. 2 bezeichneten Frist

von sechs Jahren eine Frist von zwei Jahren tritt.
Nummer 1 gilt nicht für den Abzug von den Anschaffungs-
oder Herstellungskostenvon Anteilenan Kapitalgesell-
schaftenoderSchiffen.ErwerberimSinnedes Satzes 1
sind Gebietsköperschaften,Gemeindeverbände,Ver-
bändeim Sinne des $ 166Abs.4 des Baugesetzbuchs,
Planungsverbändenach 8205 des Baugesetzbuchs,
Sanierungsträgernach$ 157des Baugesetzbuchs,Ent-
wicklungsträgernach $ 167 des Baugesetzbuchssowie
Erwerber,die städtebaulicheSanierungsmaßnahmenals
Eigentümerselbstdurchführen($ 147Abs. 2 und$ 148
Abs. 1 Baugesetzbuch).
(9) Absatz8 ist nur anzuwenden,wenndie nachLan-

desrechtzuständigeBehördebescheinigt,daß die Über-
tragungderWirtschaftsgüterzumZweckderVorbereitung
oderDurchführungvonstädtebaulichenSanierungs-oder
EntwicklungsmaßnahmenaneinenderinAbsatz7 Satz3
bezeichnetenErwerbererfolgtist.

86cC
Gewinn aus der Veräußerung

von Grund und Boden, Gebäuden sowie von
Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden

bei der Ermittlungdes Gewinns
nach $ 4 Abs. 3 oder nach Durchschnittssätzen

(1)8 6b mitAusnahmedes86b Abs.4.Nr.1 istmitder
folgendenMaßgabeentsprechendanzuwenden,wennder
Gewinnnach$ 4 Abs.3 oderdieEinkünfteausLand-und
Forstwirtschaftnach Durchschnittssätzenermitteltwerden:
1. Der Abzug nach $6b Abs. 1 und 3 ist nur zulässig,

soweit der Gewinn entstanden ist bei der Veräußerung
von
GrundundBoden,
Gebäudenoder
Aufwuchsauf oderAnlagenimGrundundBodenmit
demdazugehörigenGrundundBoden,wennderAuf-
wuchsoderdieAnlagenzu einemland-undforstwirt-
schaftlichenBetriebsvermögengehören.

2. Soweitnach$ 6b Abs.3 eineRücklagegebildetwer-
denkann,istihreBildungalsBetriebsausgabe(Abzug)
undihreAuflösungalsBetriebseinnahme(Zuschlag)zu



behandeln; der Zeitraum zwischen Abzug und
ZuschlaggiltalsZeitraum,indemdieRücklagebestan-
den hat.
(2) Voraussetzungfür die Anwendungdes Absatzes1

ist,daßdieWirtschaftsgüter,beideneneinAbzugvonden
Anschaffungs-oder Herstellungskostenoder von dem
Wert nach $ 6b Abs. 5 vorgenommen worden ist, in
besondere,laufendzu führendeVerzeichnisseaufgenom-
men werden. In den Verzeichnissensind der Tag der
Anschaffungoder Herstellung,die Anschaffungs-oder
Herstellungskosten,derAbzugnach$ 6b Abs. 1 und3 in
VerbindungmitAbsatz1,dieAbsetzungenfürAbnutzung,
dieAbschreibungensowiedieBeträgenachzuweisen,die
nach $6b Abs.3 in Verbindungmit Absatz1 Nr.2 als
Betriebsausgaben (Abzug) oder Betriebseinnahmen
(Zuschlag) behandelt worden sind.

86d
BefristeteRücklage bei Erwerb von Betrieben,

deren Fortbestandgefährdetist
(1) Steuerpflichtige,die auf Grund eines nach dem

30.September 1982 rechtswirksamabgeschlossenen
obligatorischenVertragsodergleichstehendenRechtsakts
vor dem 1.Januar 1987 Kapitalanlagenim Sinne des
Absatzes2 vornehmen,können im Wirtschaftsjahrder
Kapitalanlageeineden GewinnminderndeRücklagebil-
den.DieRücklagedarf30vomHundertderAnschaffungs-
kostender Kapitalanlagenicht übersteigen.Wird nach
Absatz3 Nr. 1 Buchstabee bescheinigt,daßdie Umsatz-
erlöseoderdieanderenStelletretendeBezugsgrößedes
Unternehmenswenigerals 50 MillionenDeutscheMark
betragenhaben, darf die Rücklagebis zur Höhe von
40 vom Hundert der Anschaffungskostender Kapital-
anlagegebildetwerden.
(2) KapitalanlagenimSinnedes Absatzes1 sind

1. der Erwerbeines im InlandbelegenenBetriebsoder
Teilbetriebsodereinerim InlandbelegenenBetriebs-
stätte,

2. der Erwerbeines Mitunternehmeranteils($ 15 Abs. 1
Nr. 2) an einem Betrieb im Sinne der Nummer1 mit
AusnahmevonMitunternehmeranteilen,diegegenEin-
lagenerworbenwerden,

3. der Erwerb von zum Anlagevermögengehörenden
Anteilen an einer Kapitalgesellschaftmit Sitz und
GeschäftsleitungimInlandmitAusnahmevonAnteilen,
die durch Erhöhungdes Kapitals der Gesellschaft
gegenEinlagenerworbenwerden.
(3) Die Rücklage darf nur gebildet werden, wenn die

folgendenVoraussetzungenerfülltsind:
1. Der Steuerpflichtigeweist durcheine Bescheinigung

nach,daß
a) imWirtschaftsjahrdes Erwerbsder Kapitalanlage

derBetrieb,Teilbetrieboderdie Betriebsstättestill-
gelegtodervonder Stillegungbedrohtwar,

b) die Kapitalanlagegeeignetwar, den Fortbestand
des Betriebs, Teilbetriebs oder der Betriebsstättezu
sichern,

c) die Kapitalanlage geeignet war, bestehende Dauer-
arbeitsplätze,die für dieWirtschaftsregionund für
den jeweiligen Arbeitsmarktvon besonderem
Gewichtsind,nachhaltigzu sichern,
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d) die Kapitalanlagefür die Wettbewerbsverhältnisse
unbedenklichist und

e) die Umsatzerlösein seinemUnternehmenin dem
Wirtschaftsjahr,das vor dem Erwerbder Kapital-
anlageendete,wenigerals 200MillionenDeutsche
Mark betragenhaben. Ist das Unternehmenein
abhängigesoder herrschendesUnternehmenim
Sinne des $ 17 des Aktiengesetzesoderein Kon-
zernunternehmenim Sinne des $ 18 des Aktien-
gesetzes, so sind die Umsatzerlöse aller herrschen-
den und abhängigenUnternehmenoder die Um-
satzerlösealler Konzernunternehmenzusammen-
zurechnen; Umsatzerlöseaus Lieferungenund
LeistungenzwischendiesenUnternehmen(Innen-
umsatzerlöse)dürfenabgezogenwerden.An die
Stelleder Umsatzerlösetretenbei Kreditinstituten
und Bausparkassendie Bilanzsumme,bei Ver-
sicherungsunternehmendie Prämieneinnahmen;
die Bilanzsummedarf um diejenigenAnsätzege-
mindertwerden,die für Beteiligungenan imSinne
des Satzes2 verbundenenUnternehmenausge-
wiesensind.

DieBescheinigungwirdvonderoberstenWirtschafts-
behördeimEinvernehmenmitderoberstenFinanzbe-
hördedes Landeserteilt,das fürdieBesteuerungdes
ErwerbersnachdemEinkommenundErtragzuständig
ist.

2. Der Steuerpflichtigeermitteltden Gewinn nach 84
Abs. 1 oder85.

3. In der handelsrechtlichenJahresbilanzist ein Passiv-
postenin mindestensgleicherHöheausgewiesen.

4. Die Bildungder Rücklageund ihre Auflösungnach
Absatz4 müssenin der Buchführungverfolgtwerden
können.
(4) Die Rücklageist spätestensvomsechstenauf ihre

BildungfolgendenWirtschaftsjahran mitjährlichminde-
stens einem Fünftel gewinnerhöhendaufzulösen.Die
Rücklageist vorzeitigaufzulösen,wenn
1. der Betrieb,Teilbetrieboder die Betriebsstättestill-

gelegtoderdie Kapitalanlageveräußertoderentnom-
menwird;wirddie Kapitalanlagezum Teil veräußert
oder entnommen,ist die Rücklageim Verhältnisdes
Anteils der veräußerten oder entnommenen Kapital-
anlagezur gesamtenKapitalanlagevorzeitiggewinn-
erhöhendaufzulösen,

2. bei KapitalanlagenimSinnedes Absatzes2 Nr.3 die
Beteiligungmit dem niedrigerenTeilwertangesetzt
wird; in diesen Fällen ist die Rücklagein Höhe des
Anteilsvorzeitiggewinnerhöhendaufzulösen,derdem
UnterschiedzwischendemWert,mitdemdie Kapital-
anlagebisherangesetztwar,unddemniedrigerenTeil-
wert entspricht.

87
Absetzung

für Abnutzung oder Substanzverringerung
(1)BeiWirtschaftsgütern,derenVerwendungoderNut-

zungdurchden Steuerpflichtigenzur Erzielungvon Ein-
künftensich erfahrungsgemäßauf einen Zeitraumvon
mehrals einemJahr erstreckt,istjeweilsfürein Jahr der
Teil der Anschaffungs-oderHerstellungskostenabzuset-
zen, der bei gleichmäßigerVerteilungdieserKostenauf
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die Gesamtdauerder VerwendungoderNutzungauf ein
Jahr entfällt(AbsetzungfürAbnutzungingleichenJahres-
beträgen).Die Absetzungbemißtsich hierbeinach der
betriebsgewöhnlichenNutzungsdauerdes Wirtschafts-
guts. Als betriebsgewöhnlicheNutzungsdauer des
Geschäfts-oderFirmenwertseinesGewerbebetriebsoder
eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft gilt ein Zeit-
raum von 15 Jahren. Bei beweglichen Wirtschaftsgütern
desAnlagevermögens,beideneneswirtschaftlichbegrün-
det ist, die Absetzungfür AbnutzungnachMaßgabeder
Leistung des Wirtschaftsgutsvorzunehmen,kann der
SteuerpflichtigediesesVerfahrenstattderAbsetzungfür
Abnutzungin gleichenJahresbeträgenanwenden,wenn
er den auf das einzelne Jahr entfallenden Umfang der
Leistungnachweist.Absetzungenfür außergewöhnliche
technischeoderwirtschaftlicheAbnutzungsindzulässig.
(2) Bei beweglichenWirtschaftsgüterndes Anlagever-

mögenskannder SteuerpflichtigestattderAbsetzungfür
Abnutzungin gleichenJahresbeträgendieAbsetzungfür
Abnutzungin fallendenJahresbeträgenbemessen.Die
Absetzungfür Abnutzungin fallendenJahresbeträgen
kann nach einem unveränderlichenHundertsatzvom
jeweiligen Buchwert (Restwert) vorgenommenwerden; der
dabei anzuwendendeHundertsatzdarf höchstensdas
DreifachedesbeiderAbsetzungfürAbnutzungingleichen
Jahresbeträgenin BetrachtkommendenHundertsatzes
betragen und 30 vom Hundert nicht übersteigen. $7a
Abs. 8 gilt entsprechend. Bei Wirtschaftsgütern,bei denen
die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen
bemessenwird,sindAbsetzungenfür außergewöhnliche
technischeoderwirtschaftlicheAbnutzungnichtzulässig.
(3) Der ÜbergangvonderAbsetzungfürAbnutzungin

fallendenJahresbeträgenzurAbsetzungfürAbnutzungin
gleichen Jahresbeträgenist zulässig. In diesem Fall
bemißtsich die Absetzungfür AbnutzungvomZeitpunkt
des Übergangs an nach dem dann noch vorhandenen
RestwertundderRestnutzungsdauerdes einzelnenWirt-
schaftsguts.DerÜbergangvonderAbsetzungfürAbnut-
zungingleichenJahresbeträgenzurAbsetzungfürAbnut-
zung in fallendenJahresbeträgenist nichtzulässig.

(4) Bei Gebäuden sind abweichend von Absatz 1 als
Absetzungfür Abnutzungdie folgendenBeträgebis zur
vollen Absetzung abzuziehen:
1. bei Gebäuden, soweit sie zu einem Betriebsvermögen

gehören und nicht Wohnzwecken dienen und für die
derBauantragnachdem31.März1985gestelltworden
ist,jährlich4 vomHundert,

2. bei Gebäuden, soweit sie die Voraussetzungen der
Nummer1 nicht erfüllen und die
a) nachdem31.Dezember1924fertiggestelltworden

sind,jährlich2 vomHundert,
b) vor dem1.Januar 1925fertiggestelltwordensind,

jährlich2,5vomHundert
der Anschaffungs-oder Herstellungskosten.Beträgtdie
tatsächlicheNutzungsdauereinesGebäudesindenFällen
der Nummer1 weniger als 25 Jahre, in den Fällen der
Nummer2 Buchstabea wenigerals 50Jahre, inden Fäl-
len der Nummer 2 Buchstabe b weniger als 40 Jahre, so
könnenan Stelleder Absetzungennach Satz1 die der
tatsächlichenNutzungsdauerentsprechendenAbsetzun-
genfürAbnutzungvorgenommenwerden.Absatz1 letzter
Satz bleibtunberührt.Bei Gebäudenim Sinneder Num-
mer2 rechtfertigtdiefürGebäudeimSinnederNummer1

geltendeRegelungwederdieAnwendungdesAbsatzes1
letzterSatz noch den Ansatzdes niedrigerenTeilwerts
(86 Abs. 1 Nr.1 Satz2).
(5)Bei imInlandbelegenenGebäuden,dievomSteuer-

pflichtigenhergestelltoderbis zumEndedes Jahres der
Fertigstellung angeschafft worden sind, können abwei-
chend von Absatz4 als Absetzungfür Abnutzungdie
folgendenBeträgeabgezogenwerden:
1. bei Gebäuden im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nr. 1

im Jahr der Fertigstellung
oderAnschaffungund in
denfolgenden3Jahren ..
in den darauf-
folgenden3Jahren ......
in den darauf-
folgenden18Jahren ..... jeweils 2,5vomHundert,

2. bei Gebäuden im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nr. 2
im Jahr der Fertigstellung
oderAnschaffungund in
den folgenden 7 Jahren ..
in den darauf-

jeweils 10vomHundert,

jeweils 5vomHundert,

jeweils 5vomHundert,

folgenden6Jahren ...... jeweils 2,5vomHundert,
in den darauf-
folgenden36Jahren ..... jeweils1,25vomHundert

derHerstellungskostenoderderAnschaffungskosten.Bei
Gebäuden im Sinne der Nummer 2, für die der Bauantrag
nachdem28. Februar1989gestelltwordenist unddie
vom Steuerpflichtigenhergestelltwordensind oder die
vom Steuerpflichtigen nach dem 28. Februar 1989 auf
GrundeinesnachdiesemZeitpunktrechtswirksamabge-
schlossenenobligatorischenVertragsbis zum Endedes
Jahres der Fertigstellungangeschafftwordensind, kön-
nen,soweitdie GebäudeWohnzweckendienen,anstelle
derBeträgenachSatz1diefolgendenBeträgeabgezogen
werden:
im Jahr der Fertigstellung
und in den folgenden
3Jahren..........n..2... jeweils 7vomHundert,
in den darauf-
folgenden6Jahren ........ jeweils 5vomHundert,
in den darauf-
folgenden6Jahren ........ jeweils 2vomHundert,
in den darauf-
folgenden24Jahren
der Herstellungskostenoderder Anschaffungskosten.Im
FallderAnschaffungkönnendieSätze1 und2 nurange-
wendetwerden,wennder Herstellerfür das veräußerte
GebäudewederAbsetzungenfürAbnutzungnachSatz 1
oder 2 vorgenommennoch erhöhteAbsetzungenoder
Sonderabschreibungenin Anspruchgenommenhat.Die
Sätze 1 bis 3 geltenbei Gebäudenin der Deutschen
Demokratischen Republik einschließlich Berlin (Ost) ent-
sprechend.
(5a) Die Absätze4 und 5 sind auf Gebäudeteile,die

selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind, sowie
auf Eigentumswohnungenund auf im Teileigentumste-
hendeRäumeentsprechendanzuwenden.
(6) Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen und ande-

ren Betrieben, die einen Verbrauch der Substanz mit sich
bringen, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden; dabei
sind AbsetzungennachMaßgabedes Substanzverzehrs
zulässig(Absetzungfür Substanzverringerung).

jeweils1,25vomHundert
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GemeinsameVorschriften

für erhöhteAbsetzungenund Sonderabschreibungen
(1) Werden in dem Zeitraum, in dem bei einem Wirt-

schaftsguterhöhteAbsetzungenoderSonderabschreibun-
gen in Anspruch genommen werden können (Begünsti-
gungszeitraum),nachträglicheHerstellungskostenaufge-
wendet,so bemessensichvomJahr der Entstehungder
nachträglichenHerstellungskostenan bis zum Endedes
BegünstigungszeitraumsdieAbsetzungenfürAbnutzung,
erhöhtenAbsetzungenund Sonderabschreibungennach
den um die nachträglichenHerstellungskostenerhöhten
Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Entsprechendes
gilt für nachträgliche Anschaffungskosten. Werden im
Begünstigungszeitraumdie Anschaffungs-oder Herstel-
lungskosten eines Wirtschaftsguts nachträglichgemindert,
so bemessensich vom Jahr der Minderungan bis zum
Ende des Begünstigungszeitraums die Absetzungen für
Abnutzung,erhöhtenAbsetzungenund Sonderabschrei-
bungennachden gemindertenAnschaffungs-oderHer-
stellungskosten.

(2) Können bei einem Wirtschaftsgut erhöhte Absetzun-
genoderSonderabschreibungenbereitsfürAnzahlungen
aufAnschaffungskostenoderfürTeilherstellungskostenin
Anspruchgenommenwerden,so sind die Vorschriften
übererhöhteAbsetzungenundSonderabschreibungenmit
derMaßgabeanzuwenden,daßandieStellederAnschaf-
fungs- oder Herstellungskostendie Anzahlungenauf
Anschaffungskostenoder die Teilherstellungskostenund
andieStelledesJahres derAnschaffungoderHerstellung
das Jahr der Anzahlung oder Teilherstellung treten. Nach
Anschaffungoder Herstellungdes Wirtschaftsgutssind
erhöhteAbsetzungenoder Sonderabschreibungennur
zulässig,soweitsie nichtbereitsfürAnzahlungenaufAn-
schaffungskosten oder für Teilherstellungskosten in
Anspruch genommenworden sind. Anzahlungenauf
Anschaffungskostensind im Zeitpunktder tatsächlichen
Zahlung aufgewendet.Werden Anzahlungen auf Anschaf-
fungskostendurchHingabeeinesWechselsgeleistet,so
sindsie indemZeitpunktaufgewendet,indemdemLiefe-
ranten durch Diskontierung oder Einlösung des Wechsels
das Geld tatsächlichzufließt.Entsprechendesgilt,wenn
an StellevonGeld ein Scheckhingegebenwird.
(3)BeiWirtschaftsgütern,beidenenerhöhteAbsetzun-

gen in Anspruch genommen werden, müssen in jedem
Jahr des BegünstigungszeitraumsmindestensAbsetzun-
gen in Höhe der Absetzungen für Abnutzung nach 8 7
Abs. 1 oder 4 berücksichtigt werden.

(4) Bei Wirtschaftsgütern,bei denen Sonderabschrei-
bungenin Anspruchgenommenwerden,sinddie Abset-
zungen für Abnutzung nach & 7 Abs. 1 oder 4 vorzu-
nehmen.
(5) Liegen bei einem Wirtschaftsgut die Voraussetzun-

gen für die Inanspruchnahme von erhöhten Absetzungen
oder Sonderabschreibungenauf Grund mehrererVor-
schriftenvor,sodürfenerhöhteAbsetzungenoderSonder-
abschreibungen nur auf Grund einer dieser Vorschriften in
Anspruchgenommenwerden.
(6) ErhöhteAbsetzungenoder Sonderabschreibungen

sindbeiderPrüfung,obdiein$ 141Abs. 1Nr.4und5der
Abgabenordnung bezeichneten Buchführungsgrenzen
überschritten sind, nicht zu berücksichtigen.
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(7) Ist ein WirtschaftsgutmehrerenBeteiligtenzuzurech-
nenundsinddieVoraussetzungenfürerhöhteAbsetzun-
genoderSonderabschreibungennurbeieinzelnenBetei-
ligtenerfüllt,so dürfendie erhöhtenAbsetzungenund
Sonderabschreibungennur anteiligfür diese Beteiligten
vorgenommenwerden.Die erhöhtenAbsetzungenoder
Sonderabschreibungen dürfen von den Beteiligten, bei
denendieVoraussetzungendafürerfülltsind,nureinheit-
lich vorgenommen werden.
(8) ErhöhteAbsetzungenoder Sonderabschreibungen

sind bei Wirtschaftsgütern,die zu einem Betriebsver-
mögen gehören, nur zulässig, wenn sie in ein besonderes,
laufendzu führendesVerzeichnisaufgenommenwerden,
das den Tag der Anschaffungoder Herstellung,die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die betriebs-
gewöhnlicheNutzungsdauerunddie Höhederjährlichen
Absetzungen für Abnutzung, erhöhten Absetzungen und
Sonderabschreibungenenthält.Das Verzeichnisbraucht
nichtgeführtzu werden,wenn diese Angabenaus der
Buchführungersichtlichsind.
(9) Sind für ein WirtschaftsgutSonderabschreibungen

vorgenommenworden,sobemessensichnachAblaufdes
maßgebendenBegünstigungszeitraumsdieAbsetzungen
fürAbnutzungbeiGebäudenundbeiWirtschaftsgüternim
Sinne des $ 7 Abs. 5a nach dem Restwert und dem nach
8 7Abs.4 unterBerücksichtigungderRestnutzungsdauer
maßgebendenVomhundertsatz,beianderenWirtschafts-
güternnachdemRestwertundder Restnutzungsdauer.

87b
Erhöhte Absetzungen

für Einfamilienhäuser,Zweifamilienhäuser
und Eigentumswohnungen

(1) Bei im Inland belegenen Einfamilienhäusern, Zwei-
familienhäusernundEigentumswohnungen,die zu mehr
als 66%vomHundertWohnzweckendienenunddie vor
dem1.Januar 1987hergestelltoderangeschafftworden
sind, kann abweichend von $ 7 Abs. 4 und 5 der Bauherr
im Jahr der Fertigstellungund in den siebenfolgenden
Jahren jeweils bis zu 5 vom Hundertder Herstellungs-
kostenoderein ErwerberimJahr derAnschaffungundin
densiebenfolgendenJahrenjeweilsbiszu5 vor Hundert
der Anschaffungskostenabsetzen.Nach Ablauf dieser
achtJahre sindalsAbsetzungfürAbnutzungbiszurvollen
Absetzung jährlich 2,5 vom Hundert des Restwerts abzu-
ziehen;$ 7 Abs.4 Satz2 giltentsprechend.Übersteigen
die Herstellungskostenoderdie Anschaffungskostenbei
einem Einfamilienhausoder einer Eigentumswohnung
200000 DeutscheMark, bei einem Zweifamilienhaus
250000DeutscheMark,beieinemAnteilaneinemdieser
Gebäude oder einer Eigentumswohnungden entspre-
chenden Teil von 200000 DeutscheMark oder von
250 000 Deutsche Mark, so ist auf den übersteigenden
Teil derHerstellungskostenoderderAnschaffungskosten
&7 Abs.4 anzuwenden.Satz1 ist nicht anzuwenden,
wennder Steuerpflichtigedas Einfamilienhaus,Zweifami-
lienhaus,die Eigentumswohnungoder einen Anteil an
einemdieserGebäudeoderan einerEigentumswohnung
1. vonseinemEhegattenanschafftundbeidenEhegatten

die Voraussetzungendes $ 26 Abs. 1 vorliegen;
2. anschafftund imzeitlichen Zusammenhangmit der

Anschaffungan denVeräußererein Einfamilienhaus,
Zweifamilienhausoder eine Eigentumswohnungoder
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einenAnteilan einemdieserGebäudeoderan einer
Eigentumswohnung veräußert;das gilt auch, wenn das
veräußerte Gebäude, die veräußerte Eigentumswoh-
nung oder der veräußerte Anteil dem Ehegatten des
Steuerpflichtigenzuzurechnenwar und bei den Ehe-
gattenimZeitpunktderAnschaffungund imZeitpunkt
derVeräußerungdieVoraussetzungendes&26Abs. 1
vorliegen;

3. nach einer früherenVeräußerungdurch ihn wieder
anschafft;dasgiltauch,wenndasGebäude,dieEigen-
tumswohnungoderderAnteilimZeitpunktderfrüheren
Veräußerungdem Ehegattendes Steuerpflichtigen
zuzurechnenwar undbei den Ehegattendie Voraus-
setzungen des &26 Abs. 1 vorliegen.

(2) Absatz 1 giltentsprechendfür Herstellungskosten,
die für Ausbautenund Erweiterungenan einemEinfami-
lienhaus,Zweifamilienhausoderan einerEigentumswoh-
nungaufgewendetwordensindundderAusbauoderdie
Erweiterungvordem1.Januar 1987fertiggestelltworden
ist, wenn das Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder die
Eigentumswohnung vor dem 1. Januar 1964 fertiggestellt
undnichtnachdem31.Dezember1976angeschafftwor-
denist.WeitereVoraussetzungist,daßdasGebäudeoder
die Eigentumswohnungim Inland belegenist und die
ausgebauten oder neu hergestellten Gebäudeteile zu
mehrals 80 vomHundertWohnzweckendienen.Nach
AblaufdesZeitraums,indemnachSatz 1 erhöhteAbset-
zungenvorgenommenwerdenkönnen,ist der Restwert
den Anschaffungs-oder Herstellungskostendes Gebäu-
desoderdemanderenStelletretendenWerthinzuzurech-
nen;dieweiterenAbsetzungenfürAbnutzungsindeinheit-
lich für das gesamteGebäudenachdem sich hiernach
ergebendenBetragunddemfürdasGebäudemaßgeben-
den Hundertsatzzu bemessen.

(3) Der Bauherr kann erhöhte Absetzungen, die er im
Jahr derFertigstellungundin denzweifolgendenJahren
nicht ausgenutzt hat, bis zum Ende des dritten auf das
Jahr derFertigstellungfolgendenJahres nachholen.Nach-
träglicheHerstellungskosten,diebiszumEndedesdritten
auf das Jahr der FertigstellungfolgendenJahres entste-
hen, können abweichend von $ 7a Abs. 1 vom Jahr ihrer
Entstehung an so behandelt werden, als wären sie bereits
imerstenJahr des Begünstigungszeitraumsentstanden.
Die Sätze1 und2 geltenfürden ErwerbereinesEinfami-
lienhauses, eines Zweifamilienhauses oder einer Eigen-
tumswohnungund bei Ausbautenund Erweiterungenim
Sinnedes Absatzes2 entsprechend.
(4)ZumGebäudegehörendeGaragensindohneRück-

sichtauf ihretatsächlicheNutzungalsWohnzweckendie-
nend zu behandeln, soweit in ihnen nicht mehr als ein
PersonenkraftwagenfürjedeindemGebäudebefindliche
Wohnunguntergestelltwerdenkann.RäumefürdieUnter-
stellungweitererKraftwagensind stetsals nichtWohn-
zweckendienendzu behandeln.
(5) Erhöhte Absetzungen nach den Absätzen 1 und 2

kannderSteuerpflichtigenurfürein Einfamilienhausoder
füreinZweifamilienhausoderfüreineEigentumswohnung
oderfürdenAusbauoderdie ErweiterungeinesEinfami-
lienhauses,eines Zweifamilienhausesoder einer Eigen-
tumswohnunginAnspruchnehmen.Ehegatten,beidenen
die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 vorliegen, können
erhöhteAbsetzungennach den Absätzen1 und 2 für
insgesamtzwei der in Satz1 bezeichnetenGebäude,

Eigentumswohnungen,AusbautenoderErweiterungenin
Anspruchnehmen.DenerhöhtenAbsetzungennachden
Absätzen1 und2 stehendieerhöhtenAbsetzungennach
8 7b inderjeweiligenFassungab InkrafttretendesGeset-
zes vom 16.Juni 1964 (BGBl.I S. 353) und nach $ 15
Abs. 1bis4 desBerlinförderungsgesetzesinderFassung
des Gesetzesvom11.Juli 1977(BGBi.I S. 1213)gleich.
Ist das Einfamilienhaus,das Zweifamilienhausoder die
Eigentumswohnung(Erstobjekt)dem Steuerpflichtigen
nichtbis zumAblaufdes Begünstigungszeitraumszuzu-
rechnen,so kannderSteuerpflichtigeabweichendvonden
Sätzen1 bis 3 erhöhteAbsetzungenbei einemweiteren
Einfamilienhaus,Zweifamilienhausoder einer weiteren
Eigentumswohnungim Sinne des Absatzes 1 Satz 1
(Folgeobjekt)in Anspruchnehmen,wenner das Folge-
objektinnerhalbeinesZeitraumsvonzweiJahrenvorund
drei Jahren nach Ablaufdes Veranlagungszeitraums,in
demihmdasErstobjektletztmalszugerechnetwordenist,
anschafft oder herstellt; Entsprechendes gilt bei einem
AusbauodereinerErweiterungeinesEinfamilienhauses,
Zweifamilienhausesoder einer Eigentumswohnung.Im
Fall des Satzes4 ist der Begünstigungszeitraumfür das
FolgeobjektumdieAnzahlderVeranlagungszeiträumezu
kürzen, in denen das Erstobjektdem Steuerpflichtigen
zugerechnetworden ist; hat der Steuerpflichtigedas
Folgeobjektin einemVeranlagungszeitraum,in demihm
das Erstobjektnoch zuzurechnenist, hergestelltoder
angeschafft oder einen Ausbau oder eine Erweiterung
vorgenommen,so beginntderBegünstigungszeitraumfür
das FolgeobjektabweichendvonAbsatz1mitAblaufdes
Veranlagungszeitraums,in dem das Erstobjekt dem
Steuerpflichtigenletztmalszugerechnetwordenist.

(6) Ist ein Einfamilienhaus,ein Zweifamilienhausoder
eine Eigentumswohnungmehreren Steuerpflichtigen
zuzurechnen,so istAbsatz5 mitderMaßgabeanzuwen-
den,daßderAnteildes Steuerpflichtigenaneinemdieser
Gebäudeoder an einer EigentumswohnungeinemEin-
familienhaus,einemZweifamilienhausoder einerEigen-
tumswohnunggleichsteht;Entsprechendesgilt bei dem
Ausbau oder der Erweiterungvon Einfamilienhäusern,
Zweifamilienhäusernoder Eigentumswohnungen,die
mehrerenSteuerpflichtigenzuzurechnensind.Satz 1 ist
nicht anzuwenden, wenn ein Einfamilienhaus, ein Zwei-
familienhausodereineEigentumswohnungausschließlich
demSteuerpflichtigenundseinemEhegattenzuzurechnen
ist undbeiden EhegattendieVoraussetzungendes$ 26
Abs. 1 vorliegen.

(7)DerBauherrvonKaufeigenheimen,Trägerkleinsied-
lungenund Kaufeigentumswohnungenkannabweichend
von Absatz5 für alle von ihmvor dem 1.Januar 1987
erstellten Kaufeigenheime,Trägerkleinsiediungenund
KaufeigentumswohnungenimJahr der Fertigstellungund
im folgendenJahr erhöhteAbsetzungenbis zu jeweils
5 vomHundertvornehmen.
(8) Führteine nach $ 7c begünstigteBaumaßnahme.

dazu,daßdasbisherbegünstigteObjektkeinEinfamilien-
haus, Zweifamilienhausund keine Eigentumswohnung
mehrist,kannderSteuerpflichtigedieerhöhtenAbsetzun-
gennachdenAbsätzen1und2 beiVorliegenderübrigen
Voraussetzungenfür den restlichenBegünstigungszeit-
raumunterEinbeziehungder Herstellungskostenfür die
Baumaßnahmenach$ 7c inAnspruchnehmen,soweiter
diese Herstellungskosten nicht in die Bemessungsgrund-
lagenach8 7c einbezogenhat.
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Erhöhte Absetzungen

für Baumaßnahmen an Gebäuden
zur Schaffung neuer Mietwohnungen

(1) Bei Wohnungen im Sinne des Absatzes 2, die durch
Baumaßnahmenan Gebäudenim Inlandhergestelltwor-
den sind, können abweichend von 8 7 Abs. 4 und 5 im Jahr
derFertigstellungundindenfolgendenvierJahrenAbset-
zungen jeweils bis zu 20 vom Hundert der Bemessungs-
grundlagevorgenommenwerden.
(2) Begünstigt sind Wohnungen,

1. für die der Bauantragnach dem 2. Oktober 1989
gestelltwordenistoder,fallseinBauantragnichterfor-
derlichist,mitderenHerstellungnachdiesemZeitpunkt
begonnen worden ist,

2. die vordem1. Januar 1993fertiggestelltwordensind
und

3. für die keine Mittel aus öffentlichen Haushalten unmit-
telbarodermittelbargewährtwerden.
(3) Bemessungsgrundlage sind die Aufwendungen, die

demSteuerpflichtigendurchdie Baumaßnahmeentstan-
den sind, höchstens jedoch 60000 Deutsche Mark je
Wohnung.Sind durchdie BaumaßnahmenGebäudeteile
hergestellt worden, die selbständige unbewegliche Wirt-
schaftsgütersind, gilt für die Herstellungskosten,für die
keineAbsetzungennachAbsatz1vorgenommenwerden.
&7 Abs. 4; $ 7b Abs. 8 bleibtunberührt.
(4)Die erhöhtenAbsetzungenkönnennur in Anspruch

genommenwerden, wenn die Wohnung vom Zeitpunktder
Fertigstellungbis zumEndedes Begünstigungszeitraums
fremdenWohnzweckendient.

(5) Nach Ablauf des Begünstigungszeitraums ist ein
RestwertdenAnschaffungs-oderHerstellungskostendes
GebäudesoderdemanderenStelletretendenWerthinzu-
zurechnen;dieweiterenAbsetzungenfürAbnutzungsind
einheitlichfürdas gesamteGebäudenachdemsichhier-
nachergebendenBetragunddemfürdasGebäudemaß-
gebenden Hundertsatzzu bemessen. Satz 1 ist auf
Gebäudeteile,dieselbständigeunbeweglicheWirtschafts-
gütersind, und auf Eigentumswohnungenentsprechend
anzuwenden. 8 7d

Erhöhte Absetzungen
für Wirtschaftsgüter, die dem Umweltschutz dienen

(1) Bei abnutzbarenbeweglichenund unbeweglichen
Wirtschaftsgüterndes Anlagevermögens,bei denendie
VoraussetzungendesAbsatzes2 vorliegenunddie nach
dem 31.Dezember1974 und vor dem 1.Januar 1991
angeschafftoder hergestelltwordensind,könnenabwei-
chendvon $ 7 imWirtschaftsjahrder Anschaffungoder
Herstellungbis zu 60vomHundertund in denfolgenden
Wirtschaftsjahrenbis zur vollenAbsetzungjeweilsbis zu
10vom Hundertder Anschaffungs-oder Herstellungs-
kostenabgesetztwerden.Nichtin Anspruchgenommene
erhöhteAbsetzungenkönnennachgeholtwerden.Nach-
träglicheAnschaffungs-oderHerstellungskosten,die vor
dem1.Januar 1991entstandensind,könnenabweichend
von $ 7a Abs. 1 so behandeltwerden,als wärensie im
WirtschaftsjahrderAnschaffungoderHerstellungentstan-
den.
(2) Die erhöhtenAbsetzungennachAbsatz 1 können

nur in Anspruchgenommenwerden,wenn
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1. die Wirtschaftsgüter in einem im Inland belegenen
Betriebdes Steuerpflichtigenunmittelbarundzu mehr
als 70vomHundertdemUmweltschutzdienenund

2. dievonderLandesregierungbestimmteStellebeschei-
nigt,daß
a) dieWirtschaftsgüterzu demin Nummer1 bezeich-

netenZweckbestimmtundgeeignetsindund
b) die Anschaffungoder HerstellungderWirtschafts-

güterimöffentlichenInteresseerforderlichist.
(3) Die Wirtschaftsgüterdienen dem Umweltschutz,

wenn sie dazu verwendet werden,
1. a) den AnfallvonAbwasseroder

b) SchädigungendurchAbwasseroder
c) Verunreinigungender Gewässer durch andere

Stoffeals Abwasseroder
d) Verunreinigungender Luftoder
e) LärmoderErschütterungen
zu verhindern,zu beseitigenoderzu verringernoder

2. AbfällenachdenGrundsätzendesAbfallbeseitigungs-
gesetzeszu beseitigen.

Die Anwendung des Satzes 1 ist nicht dadurch ausge-
schlossen,daß die Wirtschaftsgüterzugleichfür Zwecke
des innerbetrieblichenUmweltschutzesverwendetwer-
den.

(4)DieAbsätze1bis3 sindaufnachdem31.Dezember
1974 und vor dem 1. Januar 1991 entstehende nachträg-
liche Herstellungskostenbei Wirtschaftsgütern,die dem
Umweltschutzdienen und die vor dem 1.Januar 1975
angeschafftoderhergestelltwordensind,mitderMaßgabe
entsprechend anzuwenden, daß im Wirtschaftsjahr der
Fertigstellungder nachträglichenHerstellungsarbeiten
erhöhteAbsetzungenbis zur vollenHöhe der nachträg-
lichenHerstellungskostenvorgenommenwerdenkönnen.
Dasgleichegilt,wennbeiWirtschaftsgütern,dienichtdem
Umweltschutzdienen, nachträglicheHerstellungskosten
nach dem 31.Dezember1974 und vor dem1. Januar
1991 dadurch entstehen, daß ausschließlich aus Gründen
des UmweltschutzesVeränderungenvorgenommenwer-
den.

(5) Die erhöhten Absetzungen nach Absatz 1 können
bereitsfür Anzahlungenauf Anschaffungskostenund für
Teilherstellungskostenin Anspruchgenommenwerden.
87a Abs.2 ist mit der Maßgabeanzuwenden,daß die
Summeder erhöhtenAbsetzungen60vomHundertder
bis zum Ende des jeweiligenWirtschaftsjahrsinsgesamt
aufgewendetenAnzahlungenoderTeilherstellungskosten
nicht übersteigendarf. Satz1 gilt in den Fällen des
Absatzes4 sinngemäß.
(6)DieerhöhtenAbsetzungennachdenAbsätzen1bis

5 werdenunterder Bedingunggewährt,daßdieVoraus-
setzungdes Absatzes2 Nr.1
1. in den Fällendes Absatzes1 mindestensfünf Jahre

nach der Anschaffungoder Herstellungder Wirt-
schaftsgüter,

2. in den Fällendes Absatzes4 Satz 1 mindestenssünf
Jahre nach Beendigungder nachträglichenHerstel-
lungsarbeiten

erfülltwird.
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(7) Steuerpflichtige,die nachdem31.Dezember1974
und vor dem 1. Januar 1991 durch Hingabe eines
ZuschusseszurFinanzierungderAnschaffungs-oderHer-
stellungskostenvon abnutzbarenWirtschaftsgüternim
Sinnedes Absatzes2 ein RechtaufMitbenutzungdieser
Wirtschaftsgütererwerben,können bei diesem Recht
abweichendvon8 7 erhöhteAbsetzungennachMaßgabe
des Absatzes1 oder 4 Satz1 vornehmen.Die erhöhten
AbsetzungenkönnennurinAnspruchgenommenwerden,
wennder Empfänger
1. den Zuschußunverzüglichundunmittelbarzur Finan-

zierungder Anschaffungoder Herstellungder Wirt-
schaftsgüteroder der nachträglichenHerstellungs-
arbeitenbei denWirtschaftsgüternverwendetund

2. demSteuerpflichtigenbestätigt,daßdieVoraussetzung
derNummer1vorliegtunddaßfürdieWirtschaftsgüter
oder die nachträglichenHerstellungsarbeiteneine
Bescheinigung nach Absatz 2 Nr. 2 erteilt ist.

Absatz6 giltsinngemäß.
(8)DieerhöhtenAbsetzungennachdenAbsätzen1bis

7 können nicht für Wirtschaftsgüter in Anspruch genom-
menwerden, die in Betriebenoder Betriebsstättenverwen-
detwerden,dieindenletztenzweiJahrenvordemBeginn
des Kalenderjahrs, in dem das Wirtschaftsgut angeschafft
oder hergestelltworden ist, errichtetwordensind. Die
Verlagerung von Betrieben oder Betriebsstätten gilt nicht
alsErrichtungimSinnedesSatzes1,wenndieinAbsatz2
Nr. 2 bezeichnete Behörde bestätigt,daß die Verlagerung
imöffentlichenInteresseaus Gründendes Umweltschut-
zes erforderlich ist.

8 7e
Bewertungsfreiheitfür Fabrikgebäude,

Lagerhäuserund landwirtschaftlicheBetriebsgebäude
(1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzeszur In-
anspruchnahmevon Rechten und Vergünstigungen
berechtigtsindoder

2. aus Gründender Rasse, Religion,Nationalität,Welt-
anschauungoderpolitischerGegnerschaftgegenden
Nationalsozialismus verfolgt worden sind,

ihre frühereErwerbsgrundlageverlorenhabenund den
Gewinnnach$ 5 ermitteln,könnenbeiGebäuden,die im
eigenengewerblichenBetriebunmittelbar
a) der Fertigungoder
b) der Bearbeitungvon zum Absatz bestimmtenWirt-

schaftsgütern oder
c) derWiederherstellungvonWirtschaftsgüternoder
d) ausschließlichder Lagerungvon Waren, die zum

Absatz an Wiederverkäuferbestimmtsind oder für
fremdeRechnunggelagertwerden,

dienenund vor dem 1.Januar 1993hergestelltworden
sind, imWirtschaftsjahrder Herstellung und in dem darauf-
folgendenWirtschaftsjahrSonderabschreibungenbiszuje
10 vom Hundert der Herstellungskosten vornehmen.
(2) Absatz 1 ist entsprechend anwendbar auf die Her-

stellungskosten von land- und forstwirtschaftlichen
Betriebsgebäudenund auf die AufwendungenzumWie-
deraufbauvondurchKriegseinwirkungganzoderteilweise
zerstörtenland-und forstwirtschaftlichenBetriebsgebäu-

den, wenn der Gewinn aus Land- und Forstwirtschaftnach
&4 Abs. 1 ermitteltwird.

(3) Bei nach dem 31.Dezember1966 hergestellten
Gebäudenkönnendie Abschreibungennach Absatz1
oderAbsatz2 nur in Anspruchgenommenwerden,wenn
die GebäudevomSteuerpflichtigenvorAblaufdes zehn-
ten Kalenderjahrsseit der erstmaligenAufnahmeeiner
gewerblichenoderland-undforstwirtschaftlichenTätigkeit
im Geltungsbereichdieses Gesetzeshergestelltworden
sind.AbschreibungennachAbsatz 1 oderAbsatz2 sind
nur zulässig,wennder SteuerpflichtigeseinenWohnsitz
odergewöhnlichenAufenthaltimGeltungsbereichdieses
Gesetzesvor dem 1. Januar 1990begründetund das
GebäudevorAblaufdes zwanzigstenKalenderjahresseit
der erstmaligenBegründunghergestellthat.

87t
Bewertungsfreiheitfür abnutzbareWirtschaftsgüter
des AnlagevermögensprivaterKrankenhäuser
(1)Steuerpflichtige,die im InlandeinprivatesKranken-

haus betreiben, können unter den Voraussetzungen des
Absatzes2 bei abnutzbarenWirtschaftsgüterndes An-
lagevermögens,die dem Betriebdieses Krankenhauses
dienen,imJahr derAnschaffungoderHerstellungundin
denvierfolgendenJahrenSonderabschreibungenvorneh-
men,undzwar
1. bei beweglichenWirtschaftsgüterndes Anlagevermö-

gens bis zur Höhevon insgesamt50vomHundert,
2. bei unbeweglichenWirtschaftsgüterndes Anlagever-

mögensbis zur Höhevon insgesamt30vomHundert
der Anschaffungs-oderHerstellungskosten.
(2) Die AbschreibungennachAbsatz1 könnennur in

Anspruch genommen werden, wenn bei dem privaten
Krankenhausim Jahr der Anschaffungoder Herstellung
der Wirtschaftsgüterund im Jahr der Inanspruchnahme
der Abschreibungendie in $67 Abs.1 oder 2 der
AbgabenordnungbezeichnetenVoraussetzungenerfüllt
sind.
(3) Die Abschreibungen nach Absatz 1 können bereits

fürAnzahlungenaufAnschaffungskostenundfürTeilher-
stellungskostenin Anspruchgenommenwerden.

87g
Sonderabschreibung

zur Förderung kleiner und mittlererBetriebe
(1) Bei neuenbeweglichenWirtschaftsgüterndes An-

lagevermögens können unter den Voraussetzungen des
Absatzes2 imJahr derAnschaffungoderHerstellungund
in denvierfolgendenJahren nebendenAbsetzungenfür
Abnutzungnach$ 7Abs. 1oder2 Sonderabschreibungen
biszu insgesamt20vomHundertderAnschaffungs-oder
Herstellungskostenin Anspruchgenommenwerden.
(2)DieSonderabschreibungnachAbsatz1 könnennur

in Anspruchgenommenwerden,wenn
1. im Zeitpunktder Anschaffungoder Herstellungdes

Wirtschaftsguts
a) der Einheitswert des Betriebs, zu dessen Anlage-

vermögendasWirtschaftsgutgehört,nichtmehrals
240000DeutscheMarkbeträgtund



b) bei Gewerbebetrieben im Sinne des Gewerbe-
steuergesetzesdas Gewerbekapitalnichtmehrals
500000DeutscheMarkbeträgtund

2. das Wirtschaftsgut
a) mindestens ein Jahr nach seiner Anschaffung oder

HerstellungineinerinländischenBetriebsstättedie-
ses Betriebs verbleibt und

b) imJahr der InanspruchnahmevonSonderabschrei-
bungenimBetriebdesSteuerpflichtigenausschließ-
lichoderfastausschließlichbetrieblichgenutztwird.

87h
Erhöhte Absetzungenbei Gebäuden

in Sanierungsgebieten
und städtebaulichenEntwicklungsbereichen

(1) Bei einem im Inland belegenen Gebäude in einem
förmlichfestgelegtenSanierungsgebietoder städtebau-
lichen Entwicklungsbereichkann der Steuerpflichtige
abweichendvon&7 Abs. 4 und5 jeweilsbis zu 10vom
HundertderHerstellungskostenfürModernisierungs-und
InstandsetzungsmaßnahmenimSinnedes8 177desBau-
gesetzbuchs im Jahr der Herstellung und in den folgenden
neun Jahren absetzen. Satz 1 ist entsprechend anzuwen-
denaufHerstellungskostenfürMaßnahmen,diederErhal-
tung, Erneuerungund funktionsgerechtenVerwendung
eines Gebäudes imSinne des Satzes 1dienen, das wegen
seiner geschichtlichen,künstlerischenoder städtebau-
lichen Bedeutungerhaltenbleibensoll, und zu deren
Durchführungsich der Eigentümerneben bestimmten
Modernisierungsmaßnahmengegenüberder Gemeinde
verpflichtethat. Der Steuerpflichtigekann die erhöhten
Absetzungenim Jahr des Abschlussesder Maßnahme
undindenfolgendenneunJahren auchfürAnschaffungs-
kosten in Anspruch nehmen, die auf Maßnahmen im Sinne
der Sätze 1 und 2 entfallen, soweit diese nach dem rechts-
wirksamenAbschluß eines obligatorischenErwerbsver-
trags oder eines gleichstehenden Rechtsakts durchgeführt
wordensind. Die erhöhtenAbsetzungenkönnennur in
Anspruch genommen werden, soweit die Herstellungs-
oder Anschaffungskostendurch Zuschüsseaus Sanie-
rungs-oder Entwicklungsförderungsmittelnnichtgedeckt
sind. Nach Ablauf des Begünstigungszeitraumsist ein
RestwertdenHerstellungs-oderAnschaffungskostendes
GebäudesoderdemanderenStelletretendenWerthinzu-
zurechnen;dieweiterenAbsetzungenfürAbnutzungsind
einheitlichfürdasgesamteGebäudenachdemsichhier-
nachergebendenBetragunddemfürdasGebäudemaß-
gebendenHundertsatzzu bemessen.

(2) Der Steuerpflichtigekann die erhöhten Absetzungen
nur in Anspruch nehmen, wenn er durch eine Bescheini-
gungder zuständigenGemeindebehördedie Vorausset-
zungendes Absatzes1 für das Gebäudeunddie Maß-
nahmen nachweist. Sind ihm Zuschüsse aus Sanierungs-
oder Entwicklungsförderungsmittelngewährtworden,so
hat die Bescheinigungauch deren Höhe zu enthalten;
werden ihm solche Zuschüsse nach Ausstellung der
Bescheinigunggewährt,so ist diese entsprechendzu
ändern.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind auf Gebäudeteile,die
selbständigeunbeweglicheWirtschaftsgütersind, sowie
auf Eigentumswohnungenund auf im Teileigentumste-
hendeRäumeentsprechendanzuwenden.
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(4) DieAbsätze1 und2 sindaufGebäude,Gebäude-
teile,dieselbständigeunbeweglicheWirtschaftsgütersind,
Eigentumswohnungenund im Teileigentumstehende
Räumein der DeutschenDemokratischenRepublikein-
schließlichBerlin(Ost)sinngemäßanzuwenden.

8 Ti
Erhöhte Absetzungenbei Baudenkmalen

(1)Bei einemim InlandbelegenenGebäude,das nach
den jeweiligenlandesrechtlichenVorschriftenein Bau-
denkmalist,kannderSteuerpflichtigeabweichendvon$7
Abs. 4 und5 jeweilsbis zu 10vomHundertder Herstel-
lungskostenfürBaumaßnahmen,dienachArtundUmfang
zur Erhaltungdes Gebäudesals Baudenkmaloder zu
seiner sinnvollen Nutzung erforderlich sind, im Jahr der
Herstellungundin denfolgendenneunJahren absetzen.
Eine sinnvolleNutzungist nur anzunehmen,wenn das
GebäudeinderWeisegenutztwird,daßdieErhaltungder
schützenswertenSubstanzdes Gebäudesaufdie Dauer
gewährleistetist. Bei einem im Inland belegenenGe-
bäudeteil,das nachdenjeweiligenlandesrechtlichenVor-
schriftenein Baudenkmalist, sind die Sätze 1 und 2
entsprechendanzuwenden.Bei einemim Inlandbelege-
nenGebäudeoderGebäudeteil,das für sich alleinnicht
dieVoraussetzungenfüreinBaudenkmalerfüllt,aberTeil
einer Gebäudegruppeoder Gesamtanlageist, die nach
den jeweiligenlandesrechtlichenVorschriftenais Einheit
geschützt ist, kann der Steuerpflichtigedie erhöhten
AbsetzungenvondenHerstellungskostenfürBaumaßnah-
menvornehmen,die nachArt undUmfangzur Erhaltung
des schützenswertenäußeren Erscheinungsbildesder
GebäudegruppeoderGesamtanlageerforderlichsind.Der
Steuerpflichtigekanndie erhöhtenAbsetzungenim Jahr
des Abschlusses der Baumaßnahme und in den folgenden
neun Jahren auch für Anschaffungskostenin Anspruch
nehmen,die auf Baumaßnahmenim Sinne der Sätze 1
bis 4 entfallen,soweitdiese nachdemrechtswirksamen
Abschluß eines obligatorischenErwerbsvertragsoder
eines gleichstehendenRechtsaktsdurchgeführtworden
sind. Die Baumaßnahmen müssen in Abstimmung mit der
inAbsatz2 bezeichnetenStelledurchgeführtwordensein.
Die erhöhten Absetzungen können nur in Anspruch
genommen werden, soweit die Herstellungs- oder
Anschaffungskostennicht durchZuschüsseaus öffent-
lichenKassengedecktsind.$7hAbs.1Satz5 istentspre-
chendanzuwenden.

(2)DerSteuerpflichtigekanndieerhöhtenAbsetzungen
nur in Anspruch nehmen, wenn er durch eine Bescheini-
gung der nach Landesrechtzuständigenoder von der
LandesregierungbestimmtenStelledieVoraussetzungen
desAbsatzes1fürdasGebäudeoderGebäudeteilundfür
dieErforderlichkeitderAufwendungennachweist.Hateine
der für Denkmalschutzoder Denkmalpflegezuständigen
BehördenihmZuschüssegewährt,so hatdie Bescheini-
gung auch deren Höhe zu enthalten; werden ihm solche
ZuschüssenachAusstellungderBescheinigunggewährt,
so ist dieseentsprechendzu ändern.

(3) $ 7h Abs. 3 ist entsprechendanzuwenden.
(4) Die Absätze 1 und 2 sind auf Gebäude und

Gebäudeteile in der Deutschen Demokratischen Republik
einschließlichBerlin(Ost)sinngemäßanzuwenden.$ 7h
Abs. 3 ist entsprechendanzuwenden.



87k
Erhöhte Absetzungen

für Wohnungenmit Sozialbindung
(1) Bei Wohnungen im Sinne des Absatzes 2 können

abweichendvon8 7 Abs. 4 und5 imJahr der Fertigstel-
lung und in den folgendenvier Jahren jeweils bis zu
10 vom Hundert und in den folgenden fünf Jahren jeweils
bis zu 7vom Hundert der Herstellungskostenoder
Anschaffungskostenabgesetzt werden. Im Fall der
AnschaffungistSatz1nuranzuwenden,wennderHerstel-
ler für die veräußerteWohnungwederAbsetzungenfür
Abnutzung nach 8 7 Abs. 5 vorgenommen noch erhöhte
Absetzungenoder Sonderabschreibungenin Anspruch
genommenhat.NachAblaufdieserzehn Jahre sindals
AbsetzungenfürAbnutzungbiszurvollenAbsetzungjähr-
lich 3% vom Hundert des Restwerts abzuziehen; $ 7
Abs. 4 Satz 2 giltentsprechend.

(2) BegünstigtsindWohnungenim Inland,
1. a) fürdie der Bauantragnachdem28. Februar1989

gestelltworden ist und die vom Steuerpflichtigen
hergestelltwordensindoder

b) die vom Steuerpflichtigennach dem 28. Februar
1989 auf Grund eines nach diesem Zeitpunkt
rechtswirksamabgeschlossenenobligatorischen
Vertragsbis zum Ende des Jahres der Fertigstel-
lungangeschafftwordensind,

2. dievordem1. Januar 1993fertiggestelltwordensind,
3. für die keine Mittel aus öffentlichen Haushalten unmit-

telbar oder mittelbargewährt werden,
4. die im Jahr der Anschaffungoder Herstellungund in

den folgendenneun Jahren (Verwendungszeitraum)
demSteuerpflichtigenzu fremdenWohnzweckendie-
nen und

5. fürdiederSteuerpflichtigefürjedesJahr desVerwen-
dungszeitraums, in dem er die Wohnungen vermietet
hat,durcheineBescheinigungnachweist,daßdieVor-
aussetzungendes Absatzes3 vorliegen.
(3) Die Bescheinigung nach Absatz 2 Nr. 5 ist von der

nach & 3 des Wohnungsbindungsgesetzeszuständigen
Stelle, im Saarlandvon der durchdie Landesregierung
bestimmten Stelle (zuständige Stelle), nach Ablauf des
jeweiligenJahres des Begünstigungszeitraumsfür Woh-
nungen zu erteilen,
1. a) dieder Steuerpflichtigenuran Personenvermietet

hat, für die
aa) eine Bescheinigungüber die Wohnberechti-

gung nach 8 5 des Wohnungsbindungsgeset-
zes, im Saarland eine Mieteranerkennung, daß
die Voraussetzungen des $ 14 des Wohnungs-
baugesetzesfürdas Saarlanderfülltsind,aus-
gestelltwordenist, oder

bb) eineBescheinigungausgestelltwordenist,daß
sie die Voraussetzungendes $ 88a Abs. 1
Buchstabeb desZweitenWohnungsbaugeset-
zes, imSaarlanddes$51bAbs.1Buchstabeb
des Wohnungsbaugesetzesfür das Saarland,
erfüllen,

und wenn die Größe der Wohnungdie in dieser
BescheinigungangegebeneGrößenichtübersteigt,
oder

b) für die der SteuerpflichtigekeinenMieterimSinne
desBuchstabensa gefundenhatundfürdieihmdie
zuständigeStellenichtinnerhalbvonsechsWochen
nach seiner Anforderungeinen solchen Mieter
nachgewiesenhat,

und
2. bei denen die Höchstmiete nicht überschrittenworden

ist. Die Landesregierungenwerden ermächtigt,die
Höchstmietein Anlehnungan die Beträgenach$ 72
Abs. 3 des ZweitenWohnungsbaugesetzes,imSaar-
land unterBerücksichtigungder Besonderheitendes
Wohnungsbaugesetzesfür das Saarland durch
Rechtsverordnungfestzusetzen.In der Rechtsverord-
nungisteineErhöhungderMieteninAnlehnungandie
Erhöhung der Mieten im öffentlichgefördertensozialen
Wohnungsbauzuzulassen. $ 4 des Gesetzes zur
Regelungder Miethöhebleibtunberührt.

4. ÜberschußderEinnahmen
überdieWerbungskosten

88
Einnahmen

(1)EinnahmensindalleGüter,dieinGeldoderGeldes-
wertbestehenunddemSteuerpflichtigenimRahmeneiner
der Einkunftsartendes $2 Abs. 1 Nr.4 bis 7 zufließen.
(2) Einnahmen,die nichtin Geld bestehen(Wohnung,

Kost, Waren und sonstigeSachbezüge),sind mit den
üblichen Endpreisen am Abgabeort anzusetzen. Bei
Arbeitnehmern, für deren Sachbezüge durch Rechtsver-
ordnung nach $ 17 Abs. 1 Nr.3 Viertes Buch Sozial-
gesetzbuchWertebestimmtwordensind,sinddieseWerte
maßgebend.DieWertenachSatz2 sindauchbeiArbeit-
nehmern anzusetzen, die nicht der gesetzlichen Renten-
versicherungspflichtunterliegen,wennsiefürderenSach-
bezügenichtoffensichtlichunzutreffendsind.Dieoberste
Finanzbehördeeines LandeskannmitZustimmungdes
BundesministersderFinanzenfürweitereSachbezügeder
ArbeitnehmerDurchschnittswertefestsetzen.
(3)ErhälteinArbeitnehmeraufGrundseinesDiensiver-

hältnissesWarenoderDienstleistungen,dievomArbeitge-
bernichtüberwiegendfürdenBedarfseinerArbeitnehmer
hergestellt,vertriebenoder erbrachtwerdenund deren
Bezugnichtnach$ 40pauschalversteuertwird,so gelten
alsderenWerteabweichendvonAbsatz2dieumviervom
HundertgemindertenEndpreise,zudenenderArbeitgeber
oderder demAbgabeortnächstansässigeAbnehmerdie
WarenoderDienstleistungenfremdenLetztverbrauchern
imallgemeinenGeschäftsverkehranbietet.Diesichnach
AbzugdervomArbeitnehmergezahltenEntgelteergeben-
den Vorteile sind steuerfrei, soweit sie aus dem Dienstver-
hältnisinsgesamt2400 DeutscheMark im Kalenderjahr
nichtübersteigen.

89
Werbungskosten

(1) Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwer-
bung,Sicherungund Erhaltungder Einnahmen.Sie sind
bei der Einkunftsartabzuziehen,bei der sie erwachsen
sind.Werbungskostensindauch
1. SchuldzinsenundaufbesonderenVerpflichtungsgrün-

den beruhendeRentenunddauerndeLasten,soweit



sie mit einer Einkunftsartin wirtschaftlichemZusam-
menhangstehen.Bei Leibrentenkannnurder Anteil
abgezogenwerden,der sich aus der in 822 Nr.1
Satz3 Buchstabea aufgeführtenTabelleergibt;inden
Fällen des 8 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a letzter Satz
kann nur der Anteil, der nach der in dieser Vorschrift
vorgesehenen Rechtsverordnungzu ermitteln ist,
abgezogen werden;

. Steuern vom Grundbesitz,sonstigeöffentlicheAb-
gabenundVersicherungsbeiträge,soweitsolcheAus-
gabensichaufGebäudeoderaufGegenständebezie-
hen,diedemSteuerpflichtigenzur Einnahmeerzielung
dienen;

. Beiträgezu Berufsständenund sonstigenBerufsver-
bänden, deren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen
Geschäftsbetriebgerichtetist;

. Aufwendungendes Arbeitnehmersfür Fahrtenzwi-
schenWohnungundArbeitsstätte.FährtderArbeitneh-
meraneinemArbeitstagmehrmalszwischenWohnung
undArbeitsstättehinundher,so sinddiezusätzlichen
Fahrten nur zu berücksichtigen, soweit sie durch einen
zusätzlichenArbeitseinsatzaußerhalbder regelmäßi-
gen Arbeitszeit oder durch eine Arbeitszeitunterbre-
chungvonmindestensvierStundenveranlaßtsind.Hat
ein ArbeitnehmermehrereWohnungen,so sind die
Fahrtenvon oder zu einer Wohnung,die nicht der
Arbeitsstätteamnächstenliegt,nurzuberücksichtigen,
wenn sie den Mittelpunktder Lebensinteressendes
Arbeitnehmersbildetund nichtnur gelegentlichauf-
gesuchtwird.Bei Fahrtenmiteinemeigenenoderzur
NutzungüberlassenenKraftfahrzeugsinddieAufwen-
dungenmitden folgendenPauschbeträgenanzuset-
zen:
a) bei Benutzung

einesKraftwagens......... 0,50DeutscheMark,
b) bei Benutzung

eines Motorrads
oder Motorrollers .......... 0,22 Deutsche Mark

fürjedenKilometerderEntfernungzwischenWohnung
undArbeitsstätte;für die Bestimmungder Entfernung
ist die kürzestebenutzbareStraßenverbindungmaß-
gebend;

. notwendigeMehraufwendungen,die einemArbeitneh-
merwegeneineraus beruflichemAnlaßbegründeten
doppelten Haushaltsführung entstehen, und zwar
unabhängigdavon,auswelchenGründendiedoppelte
Haushaltsführungbeibehaltenwird. Eine doppelte
Haushaltsführungliegt vor, wenn der Arbeitnehmer
außerhalbdes Ortes, in demer eineneigenenHaus-
standunterhält,beschäftigtistundauchamBeschäfti-
gungsort wohnt. Aufwendungenfür Fahrten vom
Beschäftigungsortzum Ort des eigenenHausstands
und zurück(Familienheimfahrten)könnenjeweilsnur
für eine FamilienheimfahrtwöchentlichalsWerbungs-
kosten abgezogenwerden.Bei Familienheimfahrten
mit einemeigenenoder zur Nutzungüberlassenen
Kraftfahrzeugistje KilometerderEntfernungzwischen
demOrtdes eigenenHausstandsunddemBeschäfti-
gungsortNummer4 Satz4 entsprechendanzuwen-
den;

. AufwendungenfürArbeitsmittel,zumBeispielfürWerk-
zeuge und typische Berufskleidung. Nummer 7 bleibt
unberührt;
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7. AbsetzungenfürAbnutzungundfürSubstanzverringe-
rungunderhöhteAbsetzungen.$ 6Abs.2 Satz1bis3
ist in Fällen der Anschaffungoder Herstellungvon
-Wirtschaftsgüternentsprechendanzuwenden.
(2) Anstelle der Pauschbeträge nach Absatz 1 Nr. 4

Satz 4 können
1. Behinderte,derenGradder Behinderungmindestens

70 beträgt,
2. Behinderte, deren Grad der Behinderung weniger als

70,abermindestens50beträgtunddie in ihrerBewe-
gungsfähigkeitim Straßenverkehrerheblich beein-
trächtigtsind,

für FahrtenzwischenWohnungundArbeitsstätteundfür
Familienheimfahrten die tatsächlichen Aufwendungen
ansetzen.Die Voraussetzungender Nummern1 und 2
sinddurchamtlicheUnterlagennachzuweisen.
(3) Absatz 1 Nr.4 und5 undAbsatz2 geltenbei den

EinkunftsartenimSinnedes8 2Abs. 1Nr.5bis7entspre-
chend.
(4) Mehraufwendungenfür Verpflegungkönnenhöch-

stensmit140vomHundertderhöchstenTagegeldbeträge
des Bundesreisekostengesetzesals Werbungskosten
anerkanntwerden.
(5)84 Abs.5 Nr.8 und8a undAbs.6 giltsinngemäß.

89a
Pauschbeträgefür Werbungskosten

Für Werbungskostensind bei der Ermittlungder Ein-
künftedie folgendenPauschbeträgeabzuziehen,wenn
nichthöhereWerbungskostennachgewiesenwerden:
1. vonden Einnahmenaus nichtselbständigerArbeit:

ein Arbeitnehmer-Pauschbetragvon 2000 Deutsche
Mark;

2. vonden Einnahmenaus Kapitalvermögen:
ein Pauschbetragvon 100DeutscheMark;
bei Ehegatten,die nach den $$26, 26b zusammen
veranlagtwerden,erhöhtsichdieserPauschbetragauf
insgesamt200DeutscheMark;

3. vonden EinnahmenimSinnedes $22 Nr. 1 und1a:
ein Pauschbetragvon insgesamt200DeutscheMark.

DerArbeitnehmer-PauschbetragdarfnurbiszurHöheder
umdenVersorgungs-Freibetrag($19Abs.2)geminderten
Einnahmen,diePauschbeträgenachdenNummern2 und
3 dürfennur bis zur Höhe der Einnahmenabgezogen
werden.

4a. UmsatzsteuerrechtlicherVorsteuerabzug

89b
(1)DerVorsteuerbetragnach$ 15desUmsatzsteuerge-

setzes gehört, soweit er bei der Umsatzsteuer abgezogen
werdenkann,nichtzu den Anschaffungs-oder Herstel-
lungskostendesWirtschaftsguts,aufdessenAnschaffung
oderHerstellungerentfällt.DerTeildesVorsteuerbetrags,
der nicht abgezogen werden kann, braucht den Anschaf-
fungs-oder Herstellungskostendes Wirtschaftsguts,auf



1. wenn er 25 vom Hundertdes Vorsteuerbetragsund
500 Deutsche Mark nicht übersteigt, oder
wenn die zum Ausschluß vom Vorsteuerabzug führen-
den Umsätze nicht mehr als 3 vom Hundertdes
Gesamtumsatzesbetragen.

als Betriebsausgabenoder Werbungskostenzu behan-

5. Sonderausgaben

8 10

1. Unterhaltsleistungenan dengeschiedenenoderdau-
ernd getrenntlebendenunbeschränkteinkommen-
steuerpflichtigenEhegatten, wenn der Geber dies mit
ZustimmungdesEmpfängersbeantragt,biszu27000
DeutscheMark im Kalenderjahr.Der Antrag kann
jeweils nur für ein Kalenderjahrgestelltund nicht
zurückgenommenwerden. Die Zustimmungist mit
Ausnahmedernach$ 894Abs. 1derZivilprozeßord-
nungals erteiltgeltendenbis aufWiderrufwirksam.
Der Widerruf ist vor Beginn des Kalenderjahrs, für das
dieZustimmungerstmalsnichtgeltensoll,gegenüber
dem Finanzamt zu erklären. Die Sätze 1 bis 4 gelten
für FällederNichtigkeitoderderAufhebungder Ehe

auf besonderenVerpflichtungsgründenberuhende
Renten und dauernde Lasten, die nichtmit Einkünften
in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, die bei
der Veranlagung außer Betracht bleiben. Bei Leibren-
ten kannnurder Anteilabgezogenwerden,der sich
ausderin$ 22Nr.1Satz3 Buchstabea aufgeführten
Tabelleergibt;in den Fällendes $ 22 Nr. 1 Satz 3
Buchstabealetzter SatzkannnurderAnteil,dernach
der in dieserVorschriftvorgesehenenRechtsverord-
nungzu ermittelnist,abgezogenwerden;
a) Beiträgezu Kranken-,Unfall-und Haftpflichtver-

sicherungen, zu den gesetzlichen Rentenversiche-
rungen und an die Bundesanstalt für Arbeit;

b) BeiträgezudenfolgendenVersicherungenaufden
Erlebens-oderTodesfall:
aa) Risikoversicherungen, die nur für den Todes-

fall eine Leistung vorsehen,
bb) RentenversicherungenohneKapitalwahlrecht,
cc) Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht

gegen laufendeBeitragsleistung,wenn das
KapitalwahlrechtnichtvorAblaufvon 12Jah-
ren seit Vertragsabschluß ausgeübt werden
kann,

dd) Kapitalversicherungengegen laufende Bei-
tragsleistungmitSparanteil,wennderVertrag

für die Dauer von mindestens 12 Jahren abge-
schlossen worden ist.

Fondsgebundene Lebensversicherungen sind ausge-
schlossen;
50vomHundertderanBausparkassenzurErlangung
von BaudarlehengeleistetenBeiträge;
gezahlte Kirchensteuer;
Zinsennachden$$233a,234und237derAbgaben-
ordnung;
Steuerberatungskosten;
AufwendungendesSteuerpflichtigenfürseineBerufs-
ausbildungoder seineWeiterbildungin einemnicht
ausgeübtenBeruf bis zu 900DeutscheMark im
Kalenderjahr.Dieser Betrag erhöhtsich auf 1200
DeutscheMark,wennderSteuerpflichtigewegender
Ausbildungoder Weiterbildungaußerhalbdes Orts
untergebrachtist,indemereineneigenenHausstand
unterhält.Die Sätze1 und 2 geltenentsprechend,
wenndemSteuerpflichtigenAufwendungenfür eine
BerufsausbildungoderWeiterbildungseinesEhegat-
tenerwachsenunddie EhegattendieVoraussetzun-
gen des $ 26 Abs.1 Satz1 erfüllen;in diesemFall
könnendieBeträgevon900DeutscheMarkund1200
DeutscheMarkfürden in der Berufsausbildungoder
WeiterbildungbefindlichenEhegatteninsgesamtnur
einmalabgezogenwerden.ZudenAufwendungenfür
eine Berufsausbildungoder Weiterbildunggehören
nichtAufwendungenfür den Lebensunterhalt,es sei
denn,daßessichumMehraufwendungenhandelt,die
durcheine auswärtigeUnterbringungim Sinne des
Satzes2 entstehen;
Aufwendungendes Steuerpflichtigenbis zu 12000
DeutscheMark im Kalenderjahrfür hauswirtschaft-
licheBeschäftigungsverhältnisse,wennaufGrundder
BeschäftigungsverhältnissePflichtbeiträgezur inlän-
dischengesetzlichenRentenversicherungentrichtet
werden.WeitereVoraussetzungist, daß zum Haus-
haltdes Steuerpflichtigen
a) zweiKinder,beiAlleinstehenden(833cAbs.2)ein

Kind im Sinne des $ 32 Abs. 1 Satz 1, die zu
Beginndes Kalenderjahrsdas zehnteLebensjahr
nochnichtvollendethaben,oder

b) ein HilfloserimSinnedes $ 33b Abs. 6
gehören.Lebenzwei Alleinstehende,die jeweilsdie
VoraussetzungenvonBuchstabea oderb erfüllen,in
einemHaushaltzusammen,könnensie denHöchst-
betraginsgesamtnureinmälinAnspruchnehmen.Für
jeden vollen Kalendermonat, in dem die Vorausset-
zungen der Sätze 1 und 2 nicht vorgelegen haben,
ermäßigtsich der HöchstbetragnachSatz 1 umein
Zwölftel.

hang mit steuerfreien Einnahmen stehen,

die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitungim Inland
habenoderdenendie ErlaubniszumGeschäftsbetrieb
imInlanderteiltist,oderaneinenSozialversicherungs-
trägergeleistetwerdenund



3. nicht vermögenswirksameLeistungendarstellen,für
dieAnspruchaufeineArbeitnehmer-Sparzulagenach
&13des FünftenVermögensbildungsgesetzes besteht.

(3) Für Vorsorgeaufwendungengeltenje Kalenderjahr
folgendeHöchstbeträge:
1. einGrundhöchstbetragvon... 2340 DeutscheMark,

im Fall der Zusammen-
veranlagung
vonEhegattenvon.......... 4 680DeutscheMark;

2. für Beiträgenach
Absatz1 Nr. 2 zusätzlich
ein Vorwegabzugvon .......
im Fall der Zusammen-
veranlagung
vonEhegattenvon

4 000 Deutsche Mark,

8 000 Deutsche Mark.

Diese Beträge sind zu kürzen
a) bei Steuerpflichtigen,

aa) die beieinemTrägerdergesetzlichenRenten-
versicherungoder einer öffentlich-rechtlichen
Versicherungs-oder Versorgungseinrichtung
ihrer Berufsgruppe pflichtversichertsind —aus-
genommen bei einer |landwirtschaftlichen
Alterskasse—unddiePflichtbeiträgenichtallein
tragen,

bb) denen für den Fall ihres Ausscheidens aus der
Beschäftigungauf Grunddes Beschäftigungs-
verhältnisses oder denen nach Beendigung der
AusübungeinesMandatseinelebenslängliche
Versorgungoder an deren Stelle eine Abfin-
dung zusteht oder die in der gesetzlichen
Rentenversicherungnachzuversichernsind,

cc) dieeineBerufstätigkeitausübenundimZusam-
menhangdamitaufGrundvertraglicherVerein-
barungenAnwartschaftsrechteaufeineAlters-
versorgungganz oder teilweiseohne eigene
Beitragsleistungerwerben,

dd) für die der ArbeitgeberAusgaben für die
Zukunftssicherungim Sinne des $ 3 Nr. 62
Sätze2 bis 4 leistet,

um 9 vom Hundert,

b) bei Steuerpflichtigen,
aa) diebeieinemTrägerdergesetzlichenKranken-

versicherung pflichtversichertsind—ausgenom-
men bei einer landwirtschaftliichen Kranken-
kasse- unddie Pflichtbeiträgenichtalleintra-
gen,

bb) die Anspruchauf Beihilfein Krankheits-und
GeburtsfällenoderaufZuschüssezu Kranken-
versicherungsbeiträgen auf Grund beamten-
rechtlicherRegelungen,tarifvertraglicherRege-
lungenfürArbeitnehmerdesöffentlichenDien-
stes oder entsprechendergesetzlicherVor-
schriftenoderdes Abgeordnetengesetzes,des
Europaabgeordnetengesetzesoder der ent-
sprechenden Gesetze der Länder oder nach
beamtenrechtlichenGrundsätzenvon Körper-
schaften,AnstaltenoderStiftungendes öffent-
lichenRechts oder öffentlich-rechtlichenVer-
bändenvon Körperschaftenhaben,
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cc) dieeinengesetzlichenAnspruchaufZuschüsse
zu Krankenversicherungsbeiträgenhaben,

um 3 vom Hundert des Arbeitsliohnsaus der
Beschäftigung,der Einkünftenach$ 22 Nr. 4 aus
der Mandatsausübungund des Gewinnsaus der
Tätigkeit,mitder die Alters-oder Krankenversor-
gung zusammenhängt,höchstensdes Jahresbe-
tragsderBeitragsbemessungsgrenzeindergesetz-
lichenRentenversicherungderArbeiterund*)Ange-
stelltenoderdesAnteilsdiesesJahresbetrags,der
auf die Dauer der Beschäftigung,Mandatsaus-
übungoderTätigkeitimKalenderjahrentfällt;

3. soweitdie Vorsorgeaufwendungenden Grundhöchst-
betragunddenVorwegabzugübersteigen,könnensie
zur Hälfte, höchstensbis zu 50 vom Hundertdes
Grundhöchstbetragsabgezogen werden (hälftiger
Höchstbetrag).
(4)Steuerpflichtige,dieAnspruchaufeinePrämienach

dem Wohnungsbau-Prämiengesetzhaben, können für
jedes Kalenderjahrwählen,ob sie für Bausparbeiträge
(Absatz 1 Nr. 3) den Sonderausgabenabzugoder eine
PrämienachdemWohnungsbau-Prämiengesetzerhalten
wollen(Wahlrecht).DasWahlrechtkannfürdieBauspar-
beiträgeeinesKalenderjahrsnureinheitlichausgeübtwer-
den. Steuerpflichtige,die im Sparjahr($4 Abs.1 Woh-
nungsbau-Prämiengesetz)eine Höchstbetragsgemein-
schaft($3 Abs.2 Wohnungsbau-Prämiengesetz)bilden,
könnenihrWahlrechtnureinheitlichausüben.DasWahl-
recht wird zugunstendes Sonderausgabenabzugsda-
durchausgeübt,daßderSteuerpflichtigeeinenausdrück-
lichenAntragaufBerücksichtigungderbetreffendenSon-
derausgabenstellt.
(5) Nach Maßgabe einer Rechtsverordnungist eine

Nachversteuerungdurchzuführen
1. bei Rentenversicherungengegen Einmalbeitrag

(Absatz 1 Nr.2 Buchstabeb Doppelbuchstabe bb),
wenn vor Ablauf von zwölf Jahren seit Vertrags-
abschluß,außerim Schadensfalloderbei Erbringung
der vertragsmäßigenRentenleistung,Einmalbeiträge
ganzoderzumTeil zurückgezahltoderAnsprücheaus
demVersicherungsvertragganzoderzumTeilabgetre-
tenoder beliehenwerden;

2. beiBausparverträgen(Absatz1Nr.3),wennvorAblauf
von zehn Jahren seit Vertragsabschlußdie Bauspar-
summe ganz oder zum Teil ausgezahlt, geleistete Bei-
trägeganzoderzumTeil zurückgezahltoderAnsprü-
cheausdemBausparvertragabgetretenoderbeliehen
werden. Unschädlichist jedoch die vorzeitigeVer-
fügung,wenn
a) die Bausparsumme ausgezahlt oder die Ansprüche

aus demVertragbeliehenwerdenundder Steuer-
pflichtigedie empfangenenBeträgeunverzüglich
undunmittelbarzumWohnungsbauverwendetoder

b) im Fall der Abtretung der Erwerber die Bauspar-
summeoderdieaufGrundeinerBeleihungempfan-
genen Beträge unverzüglich und unmittelbar zum
Wohnungsbaufür den Abtretendenoder dessen
AngehörigeimSinnedes&15derAbgabenordnung
verwendetoder

*) Die Einfügungder vorstehendenzwei WortedurchArtikel69 des Gesetzesvom
18.Dezember1989(BGBi. | S. 2261)trittam 1. Januar 1992in Kraft.
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c) der Steuerpflichtigeoder sein von ihmnichtdauernd
getrenntlebenderEhegattenachVertragsabschluß
gestorbenodervölligerwerbsunfähiggewordenist
oder

d) derSteuerpflichtigenachVertragsabschlußarbeits-
los gewordenist und die Arbeitslosigkeitminde-
stensein Jahr langununterbrochenbestandenhat
und im Zeitpunkt der vorzeitigen Verfügung noch
bestehtoder

e) der Steuerpflichtige,der Staatsangehörigereines
Staatesist, mitdemdie BundesregierungVerein-
barungen über Anwerbung und Beschäftigung von
Arbeitnehmernabgeschlossenhat und der nicht
Mitgliedder EuropäischenGemeinschaftenist,
aa) den Geltungsbereichdieses Gesetzes auf

Dauer verlassen hat oder
bb) wenn er die Bausparsumme oder die Zwischen-

finanzierungnachden88 1bis6 desGesetzes
über eine Wiedereingliederungshilfeim Woh-
nungsbau für rückkehrende Ausländer vom
18. Februar 1986 (BGBl. I S. 280) unverzüglich
und unmittelbarzum Wohnungsbau im Heimat-
landverwendetund innerhalbvonvier Jahren
unddreiMonatennachBeginnderAuszahlung
der Bausparsumme, spätestens am 31. März
1998, den Geltungsbereichdieses Gesetzes
auf Dauerverlassenhat.

Als Wohnungsbaugeltenauch baulicheMaßnahmen
des Mieterszur ModernisierungseinerWohnung.Die
Unschädtichkeitsetztweitervoraus,daßdieempfange-
nenBeträgenichtzumWohnungsbauimAuslandein-
gesetzt werden, sofern nichts anderes bestimmt ist.

8 10a
Steuerbegünstigung

des nicht entnommenen Gewinns

(1) Steuerpflichtige,die
1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur In-

anspruchnahmevon Rechten und Vergünstigungen
berechtigtsindoder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Welt-
anschauungoderpolitischerGegnerschaftgegenden
Nationalsozialismusverfolgtwordensind,

ihre frühereErwerbsgrundlageverlorenhabenund ihre
GewinneausLand-undForstwirtschaftundausGewerbe-
betriebnach$4 Abs. 1 oder nach85 ermitteln,können
auf Antragbis zu 50vomHundertder Summeder nicht
entnommenenGewinne, höchstens aber 20 000 Deutsche
Mark als Sonderausgabenvom Gesamtbetragder Ein-
künfteabziehen.Als nichtentnommengilt auchder Teil
der Summeder Gewinne,der zur Zahlungder auf die
BetriebsvermögenentfallendenAbgaben nach dem
Lastenausgleichsgesetzverwendetwird.Der als steuer-
begünstigtin AnspruchgenommeneTeil der Summeder
GewinneistbeiderVeranlagungbesondersfestzustellen.
(2) Übersteigenin einemderaufdie Inanspruchnahme

der Steuerbegünstigung(Absatz1) folgendendrei Jahre
bei dem Steuerpflichtigenoder seinem Gesamtrechts-
nachfolgerdie Entnahmenaus demBetriebdie Summe
der beider Veranlagungzu berücksichtigendenGewinne
ausLand-undForstwirtschaftundausGewerbebetrieb,so
ist der übersteigendeBetrag (Mehrentnahme)bis zur

HöhedesbesondersfestgestelltenBetrags(Absatz1 letz-
terSatz)demEinkommenimJahr derMehrentnahmezum
Zweck der Nachversteuerunghinzuzurechnen.Beträge,
diezurZahlungderaufdieBetriebsvermögenentfallenden
Abgabennach dem Lastenausgleichsgesetzverwendet
werden, rechnen auch in diesem Fall nicht zu den Entnah-
men.SoweitEntnahmenzurZahlungvonErbschaftsteuer
aufdenErwerbdesBetriebsvermögensvonTodeswegen
oderaufdenÜbergangdesBetriebsvermögensan Perso-
nenderSteuerklasse|des8&15desErbschaftsteuergeset-
zes verwendetwerdenodersoweitsichEntnahmendurch
VeräußerungdesBetriebs(8814und16)ergeben,gelten
sie zum Zweckder Nachversteuerungals außerordent-
liche Einkünfte im Sinne des $ 34 Abs. 1; das gilt nicht für
die Veräußerungeines Teilbetriebsund im Fall der
Umwandlungin eine Kapitalgesellschaft.Auf Antragdes
Steuerpflichtigenist eine Nachversteuerungauch dann
vorzunehmen,wennin deminBetrachtkommendenJahr
eineMehrentnahmenichtvorliegt.
(3)DieVorschriftenderAbsätze1und2 geltenentspre-

chendfür den Gewinnaus selbständigerArbeitmitder
Maßgabe, daß dieser Gewinn hinsichtlichder Steuer-
begünstigung(Absatz1) undder Nachversteuerung(Ab-
satz2) für sich zu behandelnist.
(4)DieSteuerbegünstigungnachdenAbsätzen1 bis3

kann nur für den Veranlagungszeitraum,in dem der
SteuerpflichtigeimGeltungsbereichdiesesGesetzeserst-
mals Einkünfteaus Land-undForstwirtschaft,Gewerbe-
betrieboder selbständigerArbeiterzielthat,und für die
folgendensieben Veranlagungszeiträumein Anspruch
genommenwerden.Die Inanspruchnahmeder Steuerbe-
günstigungistnurzulässig,wennderSteuerpflichtigesei-
nenWohnsitzodergewöhnlichenAufenthaltimGeltungs-
bereichdiesesGesetzesvordem1.Januar1990begrün-
det hatund seit der erstmaligenBegründungnichtmehr
als zwanzigVeranlagungszeiträumeabgelaufensind;sie
istletztmaligzulässigfürdenVeranlagungszeitraum1992.

8 10b
SteuerbegünstigteZwecke

(1)Ausgabenzur Förderungmildtätiger,kirchlicher,reli-
giöser,wissenschaftlicherund der als besondersförde-
rungswürdiganerkanntengemeinnützigenZwecke sind
bis zur Höhevon insgesamt5 vomHundertdes Gesamt-
betragsderEinkünfteoder2vomTausendderSummeder
gesamtenUmsätzeundderimKalenderjahraufgewende-
tenLöhneundGehälteralsSonderausgabenabzugsfähig.
Fürwissenschaftliche,mildtätigeundalsbesondersförde-
rungswürdiganerkanntekulturelleZweckeerhöhtsichder
Vomhundertsatzvon 5 umweitere5 vomHundert.
(2) Mitgliedsbeiträgeund Spendenan politischePar-

teienimSinnedes $ 2 des Parteiengesetzessindbis zur
Höhe von insgesamt 60 000 Deutsche Mark und im Fall
der Zusammenveranlagungvon Ehegattenbis zur Höhe
von insgesamt 120 000 Deutsche Mark im Kalenderjahr
abzugsfähig.Sie könnennurinsoweitalsSonderausgaben
abgezogenwerden,als für sie nichteine Steuerermäßi-
gung nach$ 349 gewährtwordenist. Spendenan eine
Partei oder einen oder mehrereihrerGebietsverbände,
deren Gesamtwertin einemKalenderjahr40000 Deut-
sche Mark übersteigt,könnennur abgezogenwerden,
wenn sie nach $25 Abs.2 des Parteiengesetzesim
Rechenschaftsberichtverzeichnetwordensind.



(3)Als AusgabeimSinnedieserVorschriftgiltauchdie
ZuwendungvonWirtschaftsgüternmitAusnahmevonNut-
zungenundLeistungen.IstdasWirtschaftsgutunmittelbar
vorseinerZuwendungeinemBetriebsvermögenentnom-
menworden,sodarfbeiderErmittlungderAusgabenhöhe
derbeiderEntnahmeangesetzteWertnichtüberschritten
werden.InallenübrigenFällenbestimmtsichdieHöheder
Ausgabe nach dem gemeinen Wert des zugewendeten
Wirtschaftsguts.Aufwendungenzugunsten einer zum
EmpfangsteuerlichabzugsfähigerZuwendungenberech-
tigten Körperschaftsind nur abzugsfähig,wenn ein
Anspruchauf die Erstattungder Aufwendungendurch
VertragoderSatzungeingeräumtundaufdie Erstattung
verzichtetwordenist. Der Anspruchdarf nichtunterder
Bedingungdes Verzichtseingeräumtwordensein.
(4) Der Steuerpflichtigedarf auf die Richtigkeitder

Bestätigungüber Spenden und Mitgliedsbeiträgever-
trauen,es sei denn,daßer die Bestätigungdurchunlau-
tereMitteloderfalscheAngabenerwirkthatoderdaß ihm
die Unrichtigkeitder Bestätigungbekanntoder infolge
groberFahrlässigkeitnichtbekanntwar.Wer vorsätzlich
odergrobfahrlässigeineunrichtigeBestätigungausstellt
oderwerveranlaßt,daßZuwendungennichtzudeninder
BestätigungangegebenensteuerbegünstigtenZwecken
verwendetwerden, haftet für die entgangeneSteuer.
Dieseistmit40vomHundertdes zugewendetenBetrags
anzusetzen.

8 10c
Sonderausgaben-Pauschbetrag,Vorsorgepauschale
(1) Für Sonderausgabennach8 10Abs. 1 Nr. 1, 1a, 4

bis 8 und nach $&10b wird ein Pauschbetragvon 108
DeutscheMarkabgezogen(Sonderausgaben-Pauschbe-
trag),wennderSteuerpflichtigenichthöhereAufwendun-
gen nachweist. Im Fall der Zusammenveranlagung von
Ehegattenist der BetragnachSatz 1 zu verdoppeln.
(2)HatderSteuerpflichtigeArbeitslohnbezogen,sowird

fürVorsorgeaufwendungen(8 10Abs. 1Nr.2 und3) eine
Vorsorgepauschaleabgezogen,wennderSteuerpflichtige
nicht Aufwendungen nachweist, die zu einem höheren
Abzug führen.Die Vorsorgepauschalebeträgt18 vom
Hundertdes Arbeitslohns,jedoch
1. höchstens4000 DeutscheMark abzüglich12 vom

Hundertdes Arbeitsiohnszuzüglich
2. höchstens2340DeutscheMark,soweitderTeilbetrag

nachNummer1 überschrittenwird,zuzüglich
3. höchstens die Hälfte bis zu 1170 Deutsche Mark,

soweitdie Teilbeträgenach den Nummern1 und 2
überschrittenwerden.

Die Vorsorgepauschale ist auf den nächsten durch 54
ohne Rest teilbarenvollenDeutsche-Mark-Betragabzu-
runden, wenn sie nicht bereits durch 54 ohne Rest teilbar
ist.ArbeitslohnimSinnederSätze1und2 istderumden
Versorgungs-Freibetrag($ 19Abs. 2) unddenAltersent-
lastungsbetrag(8 24a) verminderteArbeitslohn.
(3) Für Arbeitnehmer,die währenddes ganzenoder

einesTeils des Kalenderjahrs
1. indergesetzlichenRentenversicherungversicherungs-

freioderaufAntragdesArbeitgebersvonderVersiche-
rungspflichtbefreitwarenunddenenfürdenFall ihres
Ausscheidensaus der Beschäftigungauf Grund des
BeschäftigungsverhältnisseseinelebenslänglicheVer-
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sorgungoderan derenStelleeineAbfindungzusteht
oderdie indergesetzlichenRentenversicherungnach-
zuversichernsindoder

2. nicht der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht
unterliegen,eine Berufstätigkeitausgeübt und im
ZusammenhangdamitaufGrundvertraglicherVerein-
barungenAnwartschaftsrechteauf eine Altersversor-
gungganzoderteilweiseohneeigeneBeitragsleistung
erworbenhabenoder

3. Versorgungsbezügeim Sinnedes $ 19 Abs. 2 Nr. 1
erhaltenhabenoder

4. Altersrente*)ausdergesetzlichenRentenversicherung
erhaltenhaben,

beträgt die Vorsorgepauschale18 vom Hundert des
Arbeitslohns,jedochhöchstens2000 DeutscheMark.
(4) Im Fall der Zusammenveranlagungvon Ehegatten

zur Einkommensteuersind
1. die Deutsche-Mark-BeträgenachAbsatz2 Nr. 1 bis 3

undAbsatz3 zu verdoppelnund
2. Absatz2 Satz 4 aufden Arbeitsiohnjedes Ehegatten

gesondertanzuwenden.
Wenn beide EhegattenArbeitslohnbezogenhabenund
ein Ehegattezu dem Personenkreisdes Absatzes 3
gehört, ist die höhere Vorsorgepauschale abzuziehen, die
sich ergibt,wenn entwederdie Deutsche-Mark-Beträge
nachAbsatz2 Nr. 1 bis3 verdoppeltunddersichfürden
EhegattenimSinnedesAbsatzes3 nachAbsatz2 Satz2
erster HalbsatzergebendeBetragauf 2000 Deutsche
Mark begrenztwirdoderder Arbeitslohndes nichtunter
Absatz3 fallendenEhegattenaußerBetrachtbleibt.Num-
mer1giltauch,wenndietariflicheEinkommensteuernach
8 32a Abs. 6 zu ermittelnist.

& 10d
Verlustabzug

(1)Verluste,die beider Ermittlungdes Gesamtbetrags
der Einkünftenicht ausgeglichenwerden, sind bis zu
einemBetragvon insgesamt10MillionenDeutscheMark
wie Sonderausgabenvom Gesamtbetragder Einkünfte
des zweitendem Veranlagungszeitraumvorangegange-
nenVeranlagungszeitraumsabzuziehen;soweiteinAbzug
danachnichtmöglichist, sind sie wie Sonderausgaben
vomGesamtbetragderEinkünftedeserstendemVeranla-
gungszeitraumvorangegangenenVeranlagungszeitraums
abzuziehen.SindfürdievorangegangenenVeranlagungs-
zeiträumebereitsSteuerbescheideerlassenworden,so
sind sie insoweitzu ändern,als der Verlustabzugzu
gewähren oder zu berichtigen ist. Das gilt auch dann,
wenndie Steuerbescheideunanfechtbargewordensind;
die Verjährungsfristenenden insoweitnicht, bevor die
VerjährungsfristfürdenVeranlagungszeitraumabgelaufen
ist, in demVerlustenichtausgeglichenwerden.
(2) Nicht ausgeglicheneVerluste,die nach Absatz 1

nichtabgezogenwerdenkönnen,sind in den folgenden
Veranlagungszeiträumenwie Sonderausgaben vom
Gesamtbetragder Einkünfteabzuziehen.Der Abzug ist
nurinsoweitzulässig,alsdieVerlusteindenvorangegan-

*) Der Ersatzdes Wortes„Altersruhegeld“durchdas Wort „Altersrente“durchArti-
kel 69 des Gesetzesvom18.Dezember1989(BGBl. | S. 2261)trittam 1. Januar
1992in Kraft.
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genenVeranlagungszeiträumennichtabgezogenwerden
konnten (verbleibender Verlustabzug).

(3) Der am Schluß eines Veranlagungszeitraums ver-
bleibendeVerlustabzugist gesondertfestzustellen.Ver-
bleibenderVerlustabzugist der bei der Ermittlungdes
Gesamtbetrags der Einkünfte nichtausgeglichene Verlust,
vermindertumdienachdenAbsätzen1und2 abgezoge-
nen Beträge und vermehrt um den auf den Schluß des
vorangegangenen Veranlagungszeitraums festgestellten
verbleibendenVerlustabzug.Zuständigfür die Feststel-
lungistdasfürdieBesteuerungdesEinkommenszustän-
dige Finanzamt. Feststellungsbescheide sind zu erlassen,
aufzuhebenoderzuändern,soweitsichdienachSatz2zu
berücksichtigendenBeträgeändernunddeshalbderent-
sprechende Steuerbescheid zu erlassen, aufzuheben oder
zu ändern ist. Satz 4 ist entsprechend anzuwenden, wenn
der Erlaß, die Aufhebung oder die Änderung des Steuer-
bescheidsmangelssteuerlicherAuswirkungunterbleibt.

8 10e
Steuerbegünstigungder zu eigenenWohnzwecken

genutztenWohnung im eigenenHaus
(1) Der Steuerpflichtigekann von den Herstellungs-

kosten einer Wohnung in einem im Inland belegenen eige-
nenHausodereinerim InlandbelegeneneigenenEigen-
tumswohnung zuzüglich der Hälfte der Anschaffungs-
kostenfür den dazugehörendenGrundund Boden (Be-
messungsgrundlage)imJahr derFertigstellungundinden
siebenfolgendenJahren jeweils bis zu 5 vom Hundert,
höchstensjeweils15000DeutscheMarkwieSonderaus-
gabenabziehen.Voraussetzungist,daßderSteuerpflich-
tigedieWohnunghergestelltund in demjeweiligenJahr
des ZeitraumsnachSatz1 (Abzugszeitraum)zu eigenen
WohnzweckengenutzthatunddieWohnungkeineFerien-
wohnung oder Wochenendwohnung ist. Eine Nutzung zu
eigenen Wohnzwecken liegtauch vor, wenn Teile einer zu
eigenenWohnzweckengenutztenWohnungunentgeltlich
zu Wohnzweckenüberlassenwerden.Hat der Steuer-
pflichtigedie Wohnungangeschafft,so sinddie Sätze 1
bis 3 mitder Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle des
JahresderFertigstellungdasJahr derAnschaffungundan
dieStellederHerstellungskostendieAnschaffungskosten
treten.86b Abs.6giltsinngemäß.BeieinemAnteilander
zu eigenenWohnzweckengenutztenWohnungkannder
Steuerpflichtigeden entsprechendenTeil der Abzugs-
beträgenachSatz1wieSonderausgabenabziehen.Wer-
den Teile der Wohnungnichtzu eigenenWohnzwecken
genutzt,ist die Bemessungsgrundlageum den auf den
nichtzu eigenenWohnzweckenentfallendenTeil zu kür-
zen. Satz4 ist nichtanzuwenden,wennder Steuerpflich-
tigedie Wohnung oder einen Anteil daran von seinem Ehe-
gatten anschafft und bei den Ehegatten die Voraus-
setzungendes $ 26 Abs.1 vorliegen.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Herstellungskosten zu

eigenenWohnzweckengenutzterAusbautenundErweite-
rungenan einerim Inlandbelegenen,zu eigenenWohn-
zweckengenutztenWohnung.
(3) Der Steuerpflichtigekanndie Abzugsbeträgenach

den Absätzen 1 und 2, die er in den ersten drei Jahren des
Abzugszeitraumsnichtausgenutzthat,biszumEndedes
viertenJahres desAbzugszeitraumsabziehen.Nachträg-
licheHerstellungskostenoderAnschaffungskosten,diebis
zum Ende des Abzugszeitraums entstehen, können vom
Jahr ihrer Entstehung an für die Veranlagungszeiträume,

in denen der SteuerpflichtigeAbzugsbeträgenach den
Absätzen1 und 2 hätteabziehenkönnen,so behandelt
werden,als wärensie zu Beginndes Abzugszeitraums
entstanden.
‘(4) Die Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 kann

der SteuerpflichtigenurfüreineWohnungoderfür einen
Ausbauodereine Erweiterungabziehen.Ehegatten,bei
denen die Voraussetzungendes $&26 Abs.1 vorliegen,
könnendieAbzugsbeträgenachdenAbsätzen1und2 für
insgesamtzweiderinSatz1bezeichnetenObjekteabzie-
hen, jedoch nicht gleichzeitigfür zwei in räumlichem
ZusammenhangbelegeneObjekte,wennbeidenEhegat-
ten im Zeitpunktder Herstellungoder Anschaffungder
Objektedie Voraussetzungendes $ 26 Abs. 1 vorliegen.
Den Abzugsbeträgenstehendie erhöhtenAbsetzungen
nach$ 7b in der jeweiligenFassungab Inkrafttretendes
Gesetzesvom 16.Juni 1964(BGBl.| S. 353) und nach
815 Abs.1 bis 4 des Berlinförderungsgesetzesin der
jeweiligen Fassung ab Inkrafttreten des Gesetzes vom
11.Juli 1977(BGBl. I S. 1213)gleich.Nutztder Steuer-
pflichtigedieWohnungimeigenenHausoderdie Eigen-
tumswohnung(Erstobjekt)nicht bis zum Ablauf des
Abzugszeitraumszu eigenenWohnzweckenundkanner
deshalbdie AbzugsbeträgenachdenAbsätzen1 und2
nicht mehr in Anspruch nehmen, so kann er die Abzugs-
beträgenach Absatz1 bei einerweiterenWohnungim
Sinne des Absatzes1 Satz1 (Folgeobjekt)in Anspruch
nehmen,wenn er das Folgeobjektınnerhalbvon zwei
Jahren vor und drei Jahren nach Ablauf des Veranla-
gungszeitraums,in dem er das Erstobjektletztmalszu
eigenenWohnzweckengenutzthat,anschafftoder her-
stellt;Entsprechendesgilt bei einemAusbauoder einer
ErweiterungeinerWohnung.Im Fall des Satzes4 istder
Abzugszeitraumfür das Folgeobjektum die Anzahl der
Veranlagungszeiträumezu kürzen,in denender Steuer-
pflichtigefür das ErstobjektdieAbzugsbeträgenachden
Absätzen1 und2 hätteabziehenkönnen;hatderSteuer-
pflichtigedasFolgeobjektineinemVeranlagungszeitraum,
indemer das Erstobjektnochzu eigenenWohnzwecken
genutzthat,hergestelltoderangeschafftoderausgebaut
oder erweitert,so beginntder Abzugszeitraumfür das
Folgeobjektmit Ablauf des Veranlagungszeitraums,in
demderSteuerpflichtigedasErstobjektletztmalszu eige-
nenWohnzweckengenutzthat.DemErstobjektimSinne
desSatzes4stehteinErstobjektimSinnedes$ 7bAbs.5
Satz4 sowiedes $ 15Abs. 1 unddes $ 15b Abs. 1 des
Berlinförderungsgesetzesgleich.
(5) Sind mehrereSteuerpflichtigeEigentümereinerzu

eigenenWohnzweckengenutztenWohnung,so ist Ab-
satz4 mitder Maßgabeanzuwenden,daßderAnteildes
Steuerpflichtigen an der Wohnung einer Wohnung gleich-
steht;Entsprechendesgiltbei demAusbauoder bei der
Erweiterungeiner zu eigenenWohnzweckengenutzten
Wohnung.Satz 1 istnichtanzuwenden,wennEigentümer
derWohnungausschließlichderSteuerpflichtigeundsein
Ehegattesind undbei den Ehegattendie Voraussetzun-
gendes$ 26Abs. 1vorliegen.ErwirbtimFalldesSatzes2
ein EhegatteinfolgeErbfallseinenMiteigentumsanteilan
derWohnunghinzu,so kanner dieaufdiesenAnteilent-
fallendenAbzugsbeträgenachdenAbsätzen1 und2wei-
ter inderbisherigenHöheabziehen;Entsprechendesgilt,
wennimFalldesSatzes2währenddesAbzugszeitraums
die Voraussetzungendes $ 26 Abs. 1 wegfallenundein
EhegattedenAnteildes anderenEhegattenan derWoh-
nung erwirbt.



(6) Aufwendungendes Steuerpflichtigen,die bis zum
Beginn der erstmaligen Nutzung einer Wohnung im Sinne
des Absatzes1 zu eigenenWohnzweckenentstehen,
unmittelbarmit der Herstellungoder Anschaffungdes
GebäudesoderderEigentumswohnungoderderAnschaf-
fung des dazugehörenden Grund und Bodens zusammen-
hängen,nichtzu den Herstellungskostenoder Anschaf-
fungskosten der Wohnung oder zu den Anschaffungs-
kostendesGrundundBodensgehörenunddieimFallder
Vermietungoder Verpachtungder Wohnungals Wer-
bungskostenabgezogenwerden könnten,könnenwie
Sonderausgabenabgezogenwerden.WirdeineWohnung
bis zum Beginn der erstmaligenNutzungzu eigenen
Wohnzweckenvermietetoderzueigenenberuflichenoder
eigenenbetrieblichenZweckengenutztundsinddieAuf-
wendungen Werbungskostenoder Betriebsausgaben,
können sie nichtwie Sonderausgaben abgezogen werden.
DieSätze1und2geltenentsprechendbeiAusbautenund
ErweiterungenaneinerzuWohnzweckengenutztenWoh-
nung.
(7) Sind mehrereSteuerpflichtigeEigentümereinerzu

eigenenWohnzweckengenutztenWohnung,so können
die Abzugsbeträgenachden Absätzen1 und2 unddie
AufwendungennachAbsatz6 Satz 1 gesondertundein-
heitlich festgestellt werden. Die für die gesonderte Fest-
stellungvon Einkünftennach& 180Abs. 1 Nr. 2 Buch-
stabea derAbgabenordnunggeltendenVorschriftensind
entsprechend anzuwenden.

8 10f
Steuerbegünstigungfür zu eigenenWohnzwecken

genutzteBaudenkmaleund Gebäude
in Sanierungsgebieten

und städtebaulichenEntwicklungsbereichen
(1)Der SteuerpflichtigekannAufwendungenan einem

eigenenGebäudeim Kalenderjahrdes Abschlussesder
BaumaßnahmeundindenneunfolgendenKalenderjahren
jeweilsbiszu 10vomHundertwieSonderausgabenabzie-
hen,wenndieVoraussetzungendes$7hAbs.1bis3oder
des $ 7i Abs. 1 bis 3 vorliegen. Dies gilt nur, soweit er das
Gebäude in dem jeweiligenKalenderjahrzu eigenen
Wohnzweckennutztund die Aufwendungennichtin die
Bemessungsgrundlagenach$ 10e einbezogenhat. Für
Zeiträume,für dieder SteuerpflichtigeerhöhteAbsetzun-
gen von Aufwendungen nach 8$7h oder $ 7i abgezogen
hat,kannerfürdieseAufwendungenkeineAbzugsbeträge
nachSatz 1 in Anspruchnehmen.EineNutzungzu eige-
nen Wohnzweckenliegtauch vor, wennTeile einer zu
eigenenWohnzweckengenutztenWohnungunentgeltlich
zu Wohnzweckenüberlassenwerden.
(2)DerSteuerpflichtigekannErhaltungsaufwand,deran

einem eigenen Gebäude entstehtund nicht zu den
Betriebsausgaben oder Werbungskosten gehört, im
KalenderjahrdesAbschlussesderMaßnahmeundin den
neun folgendenKalenderjahrenjeweils bis zu 10 vom
HundertwieSonderausgabenabziehen,wenndieVoraus-
setzungendes$ 11aAbs.1 inVerbindungmit$7h Abs.2
oderdes $ 11bAbs. 1 Sätze 1 oder2 inVerbindungmit
&7i Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 vorliegen. Dies gilt nur,
soweitderSteuerpflichtigedasGebäudeindemjeweiligen
Kalenderjahrzu eigenenWohnzweckennutztunddiese
Aufwendungennichtnach$ 10e Abs. 6 abgezogenhat.
Soweit der Steuerpflichtigedas Gebäudewährenddes
Verteilungszeitraumszur Einkunftserzielungnutzt,istder
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nochnichtberücksichtigteTeildesErhaltungsaufwandsim
Jahr des Übergangszur Einkunftserzielungwie Sonder-
ausgabenabzuziehen.Absatz1 Satz 4 ist entsprechend
anzuwenden.

(3)DieAbzugsbeträgenachdenAbsätzen1und2 kann
der Steuerpflichtigenur beieinemGebäudein Anspruch
nehmen.Ehegatten,beidenendieVoraussetzungendes
826 Abs. 1 vorliegen,könnendie Abzugsbeträgenach
den Absätzen1 und 2 bei insgesamtzwei Gebäuden
abziehen.GebäudenimSinnederAbsätze1und2stehen
Gebäudegleich,fürdieAbzugsbeträgenach$ 52Abs.21
Satz 6 in Verbindungmit$ 51Abs. 1 Nr. 2 Buchstabex
oderBuchstabey desEinkommensteuergesetzes1987in
derFassungderBekanntmachungvom27.Februar1987
(BGBl. I S. 657) in Anspruchgenommenwordensind;
EntsprechendesgiltfürAbzugsbeträgenach$ 52Abs.21
Satz7.
(4) Sind mehrereSteuerpflichtigeEigentümereines

Gebäudes,so istAbsatz3mitderMaßgabeanzuwenden,
daß der Anteil des Steuerpflichtigenan einemsolchen
GebäudedemGebäudegleichsteht.ErwirbteinMiteigen-
tümer,der für seinenAnteilbereitsAbzugsbeträgenach
Absatz1 oderAbsatz2 abgezogenhat,einenAnteilan
demselben Gebäude hinzu, kann er für danach von ihm
durchgeführteMaßnahmenimSinnederAbsätze1oder2
auchdie AbzugsbeträgenachdenAbsätzen1 und2 in
Anspruch nehmen, die auf den hinzuerworbenenAnteil
entfallen.$ 10eAbs.5 Sätze2 und3sowieAbs.7ist sinn-
gemäßanzuwenden.
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf Gebäudeteile, die

selbständigeunbeweglicheWirtschaftsgütersind,undauf
Eigentumswohnungenentsprechendanzuwenden.

6. Vereinnahmung und Verausgabung
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(1) Einnahmensind innerhalbdes Kalenderjahrsbezo-

gen, in demsie demSteuerpflichtigenzugeflossensind.
RegelmäßigwiederkehrendeEinnahmen,diedemSteuer-
pflichtigenkurze Zeit vor Beginnoder kurzeZeit nach
Beendigungdes Kalenderjahrs,zu demsie wirtschaftlich
gehören,zugeflossensind,geltenals indiesemKalender-
jahr bezogen. Für Einnahmen aus nichtselbständiger
Arbeitgilt $38a Abs. 1 Sätze2 und3. Die Vorschriften
überdie Gewinnermittlung(8 4 Abs. 1, $ 5) bleibenun-
berührt.
(2)Ausgabensindfürdas Kalenderjahrabzusetzen,in

demsiegeleistetwordensind.Für regelmäßigwiederkeh-
rendeAusgabengiltAbsatz1 Satz2 entsprechend.Die
Vorschriftenüberdie Gewinnermittlung($4 Abs. 1, $5)
bleiben unberührt.

8 11a
Sonderbehandlungvon Erhaltungsaufwand

bei Gebäuden in Sanierungsgebieten
und städtebaulichenEntwicklungsbereichen

(1) Der Steuerpflichtigekann durch Zuschüsseaus
Sanierungs- oder Entwicklungsförderungsmittelnricht
gedecktenErhaltungsaufwandfür Maßnahmenim Sinne
des $ 177des Baugesetzbuchsan einemim Inlandbe-
legenenGebäudein einemförmlichfestgelegtenSanie-
rungsgebietoderstädtebaulichenEntwicklungsbereichauf
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zwei bis fünf Jahre gleichmäßigverteilen.Satz1 ist ent-
sprechend anzuwenden auf durch Zuschüsse aus Sanie-
rungs-oder Entwicklungsförderungsmittelnnichtgedeck-
tenErhaltungsaufwandfürMaßnahmen,diederErhaltung,
Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung eines
Gebäudes im Sinne des Satzes 1 dienen,das wegen
seiner geschichtlichen, künstlerischen oder städtebau-
lichen Bedeutungerhaltenbleibensoll, und zu deren
Durchführung sich der Eigentümer neben bestimmten
Modernisierungsmaßnahmengegenüberder Gemeinde
verpflichtet hat.

(2) Wird das Gebäudewährenddes Verteilungszeit-
raums veräußert, ist der noch nichtberücksichtigteTeil des
Erhaltungsaufwandsim Jahr der Veräußerung als
BetriebsausgabeoderWerbungskostenabzusetzen.Das
gleichegilt,wennein nichtzu einemBetriebsvermögen
gehörendes Gebäude in ein Betriebsvermögen einge-
brachtoder wenn ein Gebäude aus dem Betriebsver-
mögen entnommen oder wenn ein Gebäude nicht mehr
zur Einkunftserzielung genutzt wird.

(3) Steht das Gebäude im Eigentum mehrerer Perso-
nen, ist der in Absatz 1 bezeichneteErhaltungsaufwand
von allen Eigentümern auf den gleichen Zeitraum zu ver-
teilen.
(4) 8 7h Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf Gebäude, Gebäudelteile,
die selbständigeunbeweglicheWirtschaftsgütersind,
Eigentumswohnungenund im Teileigentumstehende
Räume in der DeutschenDemokratischenRepublikein-
schließlichBerlin(Ost)sinngemäßanzuwenden.

& 11b
Sonderbehandlung

von Erhaltungsaufwand bei Baudenkmalen

(1) Der Steuerpflichtigekann durch Zuschüsse aus
öffentlichenKassen nichtgedecktenErhaltungsaufwand
für ein im InlandbelegenesGebäudeoderGebäudeteil,
das nach den jeweiligen landesrechtlichenVorschriften ein
Baudenkmal ist, auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig vertei-
len, soweitdie AufwendungennachArt und Umfangzur
ErhaltungdesGebäudesoderGebäudeteilsals Baudenk-
maloderzu seinersinnvollenNutzungerforderlichunddie
MaßnahmeninAbstimmungmitderin87i Abs.2bezeich-
netenStellevorgenommenwordensind.DurchZuschüsse
aus öffentlichenKassen nichtgedecktenErhaltungsauf-
wandfüreinimInlandbelegenesGebäudeoderGebäude-
teil,das für sich alleinnichtdie Voraussetzungenfür ein
Baudenkmal erfüllt, aber Teil einer Gebäudegruppe oder
Gesamtanlageist, die nachden jeweiligenlandesrecht-
lichen Vorschriftenals Einheit geschütztist, kann der
SteuerpflichtigeaufzweibisfünfJahre gleichmäßigvertei-
len, soweitdie AufwendungennachArt undUmfangzur
ErhaltungdesschützenswertenäußerenErscheinungsbil-
des derGebäudegruppeoderGesamtanlageerforderlich
unddieMaßnahmeninAbstimmungmitder in 8 7i Abs. 2
bezeichnetenStelle vorgenommenworden sind. & 7h
Abs. 3 und $ 7i Abs. 1 Satz 2 undAbs. 2 sowie8 11a
Abs. 2 und 3 sind entsprechend anzuwenden.

(2) Absatz1 ist aufGebäudeundGebäudeteilein der
Deutschen Demokratischen Republik einschließlich Berlin
(Ost) sinngemäßanzuwenden.$ 7h Abs.3 ist ent-
sprechendanzuwenden.

7. NichtabzugsfähigeAusgaben
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Soweit in 8 10 Abs. 1 Nr. 1, 2 bis 8, $ 10b und 88 33 bis

33c nichts anderes bestimmt ist, dürfen weder bei den
einzelnenEinkunftsartennochvomGesamtbetragderEin-
künfteabgezogenwerden
1. diefürdenHaushaltdesSteuerpflichtigenundfürden

UnterhaltseinerFamilienangehörigenaufgewendeten
Beträge. Dazu gehören auch die Aufwendungen für die
Lebensführung,die die wirtschaftlicheoder gesell-
schaftlicheStellung des Steuerpflichtigenmit sich
bringt,auchwennsie zur Förderungdes Berufsoder
der Tätigkeitdes Steuerpflichtigenerfolgen;

2. freiwilligeZuwendungen,Zuwendungenauf Grund
einerfreiwilligbegründetenRechtspflichtundZuwen-
dungenan einegegenüberdemSteuerpflichtigenoder
seinem Ehegatten gesetzlich unterhaltsberechtigte
Person oder deren Ehegatten,auch wenn diese
Zuwendungen auf einer besonderen Vereinbarung
beruhen;

steuern sowie die Umsatzsteuer für den Eigenver-
brauchundfür LieferungenodersonstigeLeistungen,
die Entnahmensind; das gilt auch für die auf diese
SteuernentfallendenNebenleistungen;

stige Rechtsfolgen vermögensrechtlicher Art, bei
denender Strafcharakterüberwiegt,undLeistungen
zurErfüllungvonAuflagenoderWeisungen,soweitdie
AuflagenoderWeisungennichtlediglichder Wieder-
gutmachungdesdurchdieTatverursachtenSchadens
dienen.

8. Die einzeinen Einkunftsarten

a) Land- und Forstwirtschaft
($2 Abs.1 Nr.1)

8 13
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

(1) Einkünfteaus Land-undForstwirtschaftsind
1. Einkünfteaus demBetriebvon Landwirtschaft,Forst-

wirtschaft,Weinbau,Gartenbau,Obstbau,Gemüse-
bau,Baumschulenundaus allenBetrieben,die Pflan-
zen und PflanzenteilemitHilfeder Naturkräftegewin-
nen.ZudiesenEinkünftengehörenauchdie Einkünfte
aus der Tierzucht und Tierhaltung,wenn im Wirt-
schaftsjahr
für die ersten 20 Hektar

nichtmehr als 10 Vieheinheiten,
für die nächsten 10 Hektar

nicht mehr als 7 Vieheinheiten,
für die nächsten 10 Hektar

nichtmehr als 3 Vieheinheiten,
und für die weitere Fläche

nichtmehr als 1,5 Vieheinheiten
je Hektar der vom Inhaber des Betriebs regelmäßig
landwirtschaftlichgenutztenFlächeerzeugtodergehal-



ten werden. Die Tierbestände sind nach dem Futterbe-
darf in Vieheinheiten umzurechnen. 8 51 Abs. 2 bis 5
des BewertungsgesetzesunddieaufGrunddes$ 122
Abs.2 des BewertungsgesetzesvomSenatvonBerlin
(West) erlassenen Rechtsverordnungen sind anzuwen-
den.DieEinkünfteausTierzuchtundTierhaltungeiner
Gesellschaft, bei der die Gesellschafter als Unterneh-
mer (Mitunternehmer)anzusehen sind, gehören zu den
Einkünften imSinne des Satzes 1,wenn die Vorausset-
zungendes$ 51a desBewertungsgesetzeserfülltsind
und andere Einkünfte der Gesellschafter aus dieser
Gesellschaft zu den Einkünften aus Land- und Forst-
wirtschaft gehören;

2. Einkünfte aus Binnenfischerei, Teichwirtschaft, Fisch-
zucht für Binnenfischerei und Teichwirtschaft, Imkerei
und Wanderschäferei;

3. Einkünfteaus Jagd, wenndiesemitdemBetriebeiner
Landwirtschaftoder einer Forstwirtschaftim Zusam-
menhangsteht;

4. EinkünftevonHauberg-,Wald-,Forst-undLaubgenos-
senschaften und ähnlichen Realgemeinden im Sinne
des 83 Abs.2 des Körperschaftsteuergesetzes.
(2)ZudenEinkünftenimSinnedesAbsatzes1gehören

auch
1. Einkünfteaus einem land- und forstwirtschaftlichen

Nebenbetrieb.Als Nebenbetriebgilt ein Betrieb,der
dem land- und forstwirtschaftlichenHauptbetriebzu
dienen bestimmt ist;

2. derNutzungswertderWohnungdes Steuerpflichtigen,
wenndieWohnungdie bei BetriebengleicherArt üb-
licheGrößenichtüberschreitet;

3. die Produktionsaufgaberentenach dem Gesetz zur
Förderung der Einstellungder landwirtschaftlichen
Erwerbstätigkeit.
(3)Die Einkünfteaus Land-undForstwirtschaftwerden

bei der Ermittlungdes Gesamtbetragsder Einkünftenur
berücksichtigt,soweitsie denBetragvon2 000Deutsche
Markübersteigen.BeiEhegatten,dienachden8826,26b
zusammenveranlagtwerden,erhöhtsichderBetragvon
2.000DeutscheMarkauf4 000DeutscheMark.
(4)WerdeneinzelneWirtschaftsgütereines land- und

forstwirtschaftlichenBetriebs auf einen der gemeinschaft-
lichenTierhaltungdienendenBetriebim Sinne des $ 34
Abs. 6a des Bewertungsgesetzeseiner Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaftoder eines Vereins gegen
GewährungvonMitgliedsrechtenübertragen,so istdieauf
dendabeientstehendenGewinnentfallendeEinkommen-
steueraufAntragin jährlichenTeilbeträgenzu entrichten.
DereinzelneTeilbetragmußmindestenseinFünfteldieser
Steuerbetragen.
(5) 815 Abs. 1 Nr.2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 und

&15a sindentsprechendanzuwenden.

8 13a
Ermittlungdes Gewinns

aus Land- und Forstwirtschaft
nach Durchschnittssätzen

(1) Der Gewinn ist für einen Betriebder Land: und
Forstwirtschaft nach den Absätzen 3 bis 8 zu ermitteln,
wenn
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1. der SteuerpflichtigenichtaufGrundgesetzlicherVor-
schriftenverpflichtetist, Bücherzu führenund regel-
mäßigAbschlüssezu machen,und

2. derAusgangswertnachAbsatz4 mehrals0 Deutsche
Mark, jedoch nichtmehrals 32000 DeutscheMark
beträgt,und

3. die Tierbestände drei Vieheinheiten je Hektar regel-
mäßiglandwirtschaftlichgenutzterFlächeoder insge-
samt 30 Vieheinheitennichtübersteigen;bei einem
Anteil an den Tierbeständenvon mehr als 75vom
HundertSchweineundGeflügelerhöhtsichdieGrenze
fürdie ersten15HektaraufvierVieheinheitenje Hek-
tar.

Der Gewinn ist letztmaligfür das Wirtschaftsjahrnach
Durchschnittssätzen zu ermitteln,das nach Bekanntgabe
der Mitteilungendet, durch die die Finanzbehörde auf den
Beginnder Buchführungspflicht(8 141Abs. 2 Abgaben-
ordnung)oderdenWegfalleineranderenVoraussetzung
des Satzes1 hingewiesenhat.

(2)AufAntragdesSteuerpflichtigenistfüreinenBetrieb
imSinnedesAbsatzes1derGewinnfürvieraufeinander-
folgendeWirtschaftsjahre
1. durchBetriebsvermögensvergleichzu ermitteln,wenn

für das erste dieserWirtschaftsjahreBüchergeführt
werdenundeinAbschlußgemachtwird,

2. durch Vergleich der Betriebseinnahmenmit den
Betriebsausgabenzu ermitteln,wenn für das erste
dieserWirtschaftsjahrekeineBüchergeführtwerden
undkeinAbschlußgemachtwird,aberdieBetriebsein-
nahmenundBetriebsausgabenaufgezeichnetwerden;
fürdaszweitebisvierteWirtschaftsjahrbleibt$ 141der
Abgabenordnungunberührt.

DerAntragistbiszurAbgabederSteuererklärung,jedoch
spätestens12MonatenachAblaufdeserstenWirtschafts-
jahrs, auf das er sich bezieht, schriftlichzu stellen. Er kann
innerhalbdieserFristzurückgenommenwerden.

(3) Durchschnittssatzgewinnist die Summeaus
1. demGrundbetrag(Absatz4),
2. demWertderArbeitsleistungdesBetriebsinhabersund

seiner im Betrieb beschäftigtenAngehörigen(Ab-
satz5),

3. den vereinnahmtenPachtzinsen(Absatz6 Satz 2),
4. demNutzungswertderWohnungdesBetriebsinhabers

(Absatz7),
5. den nachAbsatz8 gesondertzu ermittelndenGewin-

nen.
Abzusetzen sind verausgabte Pachtzinsen (Absatz6
Satz 1,Absatz7 Satz2) unddiejenigenSchuldzinsen,die
Betriebsausgabensind, sowie dauernde Lasten, die
BetriebsausgabensindunddiebeiderEinheitsbewertung
nichtberücksichtigtsind.

(4)Als Grundbetragist
a) beieinemAusgangswertbis25000DeutscheMarkder

sechste Teil,
b) bei einem Ausgangswert über 25 000 Deutsche Mark

der fünfte Teil
des Ausgangswertsanzusetzen.Dieserist nachden fol-
gendenNummern1 bis 5 zu ermitteln:



Ausgangswert ist der im maßgebenden Einheitswert
des Betriebsder Land-undForstwirtschaftausgewie-
sene Vergleichswertder landwirtschaftlichenNutzung
einschließlichder dazugehörendenAbschläge und
Zuschläge nach $ 41 des Bewertungsgesetzes, jedoch
ohneSonderkulturen.ZumAusgangswertgehörenfer-
nerdieimmaßgebendenEinheitswertdesBetriebsder
Land- und Forstwirtschaftausgewiesenen Hektarwerte
des GeringstlandesunddieVergleichswerteder Son-
derkulturen, der weinbaulichen Nutzung, der gärtneri-
schenNutzungundder sonstigenland-undforstwirt-
schaftlichenNutzungeinschließlichderzu diesenNut-
zungen oder NutzungsteilengehörendenAbschläge
und Zuschläge nach 841 des Bewertungsgesetzes
sowiedie Einzelertragswerteder Nebenbetriebeund
desAbbaulandes,wenndiefürdieseNutzungen,Nut-
zungsteileundsonstigeWirtschaftsgüternachdenVor-
schriftendes BewertungsgesetzesermitteltenWerte
zuzüglichoder abzüglichdes sich nach Nummer4
ergebendenWerts insgesamt2000 DeutscheMark
nicht übersteigen.Maßgebendist grundsätzlichder
Einheitswert,deraufdenletztenFeststellungszeitpunkt
festgestellt worden ist, der vor dem Beginn des Wirt-
schaftsjahrsliegtodermitdemBeginndesWirtschafts-
jahrs zusammenfällt,für das der Gewinnzu ermitteln
ist.SindbeieinerFortschreibungoderNachfeststellung
die Umstände, die zu der Fortschreibung oder Nach-
feststellunggeführthaben,bereitsvorodermitBeginn
des Wirtschaftsjahrs eingetreten, in das der Fortschrei-
bungs-oderNachfeststellungszeitpunktfällt,so istder
fortgeschriebeneoder nachfestgestellteEinheitswert
bereitsfür die Gewinnermittlungdieses Wirtschafts-
jahrsmaßgebend.8 175Nr. 1,8 182Abs. 1 und$ 351
Abs.2 derAbgabenordnungsindanzuwenden.Hatein
Zugang oder Abgang von Flächen der landwirtschaft-
lichenNutzungwegenderFortschreibungsgrenzendes
&22 des Bewertungsgesetzesnicht zu einer Fort-
schreibungdes Einheitswertsgeführt,so ist der Ver-
gleichswertder landwirtschaftlichenNutzungum die
auf diese Flächen entfallendenWertanteile zu vermeh-
ren oder zu vermindern.
BeimPächteristderVergleichswertderlandwirtschaft-
lichen Nutzungdes eigenenBetriebsum den Ver-
gleichswertder landwirtschaftlichenNutzungfür die
zugepachtetenlandwirtschaftlichenFlächenzu erhö-
hen.Bestehtfürdiezugepachtetenlandwirtschaftlichen
Flächen kein besondererVergleichswert,so ist die
Erhöhung nach dem Hektarwert zu errechnen, der bei
der Einheitsbewertungfür den eigenenBetriebbeim
Vergleichswert der landwirtschaftliichen Nutzung
zugrunde gelegt worden ist.

schaftlichen Nutzung umden Wertanteilzu vermindern,
der auf die verpachtetenlandwirtschaftlichenFlächen
entfällt.

Nutzung, gärtnerischer Nutzung, sonstiger land- und
forstwirtschaftliicher Nutzung sowie Nebenbetriebe,
Abbaulandoder Geringstlandzugepachtetoder ver-
pachtet,so sindderenWerteoderderennachentspre-
chenderAnwendungder Nummern2 und3 ermittelte
WertedenWertender in Nummer1 Satz2 genannten
Nutzungen,Nutzungsteile.odersonstigenWirtschafts-
güterim Fall derZupachtunghinzuzurechnenoder im
Fall der Verpachtung von ihnen abzuziehen.

Wirtschaftsgüterder in Nummer4 bezeichnetenArt
eines Betriebs,die bei der Einheitsbewertungnach
869 des Bewertungsgesetzesdem Grundvermögen
zugerechnetund mit dem gemeinenWert bewertet
worden sind, sind mit dem Wert anzusetzen, der sich
nachden Vorschriftenüberdie Bewertungdes land-
und forstwirtschaftlichenVermögensergebenwürde.
DieserWertistnachdemHektarwertzuerrechnen,der
bei der Einheitsbewertungfür den eigenen Betrieb
beimVergleichswertder jeweiligenNutzungzugrunde
gelegtwordenist oderzugrundezu legenwäre.

(5)DerWertderArbeitsleistungistnachdenfolgenden

a) die körperlicheMitarbeitdes Betriebsinhabersund
der im Betrieb beschäftigtenAngehörigen($15
Abgabenordnung)bei einemAusgangswertnach
Absatz4
aa) bis 8 000DeutscheMark

je 8000 DeutscheMark,
bb) über 8000 Deutsche Mark

bis 12.000 Deutsche Mark
je 10000DeutscheMark,

cc) über 12.000DeutscheMark
bis 25.000DeutscheMark

je 12000DeutscheMark,
dd) über 25000DeutscheMark

je 14000DeutscheMark,
b) die Leitungdes Betriebs5 vomHundertdes Aus-

gangswertsnachAbsatz4.

65Jahren bleibtaußerBetracht.Bei Angehörigen,die
zu BeginndesWirtschaftsjahrsdas 15.,nichtaberdas
18.Lebensjahr vollendet haben, ist der Wert der
Arbeitsleistungmitder Hälftedes in Nummer1 Buch-
stabe a genannten Betrags anzusetzen.

nen nichtvoll im Betriebbeschäftigt,so ist ein der
körperlichenMitarbeitentsprechenderTeil des nach
Nummer1 Buchstabea undNummer2 maßgebenden
Wertsder Arbeitsleistunganzusetzen.Satz1 giltent-
sprechendbei Minderungder Erwerbsfähigkeit.Für
Angehörige,mitdenenArbeitsverträgeabgeschlossen
sind, unterbleibtder Ansatz des Werts der Arbeits-
leistung.

Haushaltführt,vermindertsichfürjedeimHaushaltvoll
beköstigteund untergebrachtePerson um 20vom
Hundert.

derAngehörigenkannhöchstensfürdie nachArt und
GrößedesBetriebsangemesseneZahlvonVollarbeits-
kräftenangesetztwerden.EntgeltlichbeschäftigteVoll-
arbeitskräftesind entsprechendder Dauer ihrer
Beschäftigungaufdie angemesseneZahlderArbeits-
kräfteanzurechnen.Je Hektardürfenhöchstens0,07
Vollarbeitskräfteberücksichtigtwerden.

(6) Pachtzinsen sind abziehbar, soweit sie den auf die
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Pachtzinsen sind anzusetzen, wenn sie zu den Einkünften
aus Land- und Forstwirtschaftgehören.
(7) Der NutzungswertderWohnungdes Betriebsinha-

bers ist miteinem Achtzehntel des im Einheitswert beson-
dersausgewiesenenWohnungswertsanzusetzen.ImFall
der Zupachtung eines Wohngebäudes können die hierauf
entfallenden Pachtzinsen bis zur Höhe von einem Acht-
zehntel des Wohnungswerts abgezogen werden.

(8) In den Durchschnittssatzgewinnnach den Absät-
zen4 bis7sindauchGewinne,soweitsieinsgesamt3 000
Deutsche Mark übersteigen, einzubeziehen aus
1. Sonderkulturen, weinbaulicher Nutzung, gärtnerischer

Nutzung,sonstigerland-undforstwirtschaftlicherNut-
zung, Nebenbetrieben, Abbauland sowie Geringstland,
wenn die hierfürnach den Vorschriftendes Bewer-
tungsgesetzes ermitteltenWerte zuzüglich oder abzüg-
lich der sich nach Absatz 4 Nr. 4 ergebenden Werte
2.000DeutscheMarkübersteigen,

2. forstwirtschaftlicherNutzung,
3. Betriebsvorgängen,die bei der Feststellungdes Aus-

gangswertsnachAbsatz4 nichtberücksichtigtworden
sind,

4. der Veräußerungoder Entnahmevon Grund und
Boden; hierbeisind 8$4Abs.3 sowie 855 entspre-
chendanzuwenden.

814
Veräußerungdes Betriebs

Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft gehö-
ren auchGewinne,die bei der Veräußerungeines land-
oder forstwirtschaftlichenBetriebsoderTeilbetriebsoder
eines Anteils an einem land- und forstwirtschaftlichen
Betriebsvermögen erzielt werden. $ 16 Abs. 1 Nr. 1 letzter
HalbsatzundAbs.2 bis 4 giltmitder Maßgabeentspre-
chend, daß der Freibetrag nach 8 16 Abs. 4 nicht zu
gewährenist, wenn der Freibetragnach $ 14a Abs.1
gewährt wird.

8 14a
Vergünstigungenbei der Veräußerung

bestimmter land- und forstwirtschaftlicher Betriebe
(1) Veräußert ein Steuerpflichtiger nach dem 30. Juni

1970undvordem1.Januar 1992seinenland-undforst-
wirtschaftlichenBetriebimganzen,sowirdaufAntragder
Veräußerungsgewinn(816Abs.2) nur insoweitzur Ein-
kommensteuerherangezogen,als er den Betrag von
90000DeutscheMarkübersteigt,wenn
1. der für den Zeitpunktder Veräußerungmäßgebende

Wirtschaftswert(846 Bewertungsgesetz)des Betriebs
40 000 Deutsche Mark nicht übersteigt,

2. die Einkünftedes Steuerpflichtigenim Sinne des $2
Abs. 1 Nr.2 bis 7 in den dem Veranlagungszeitraum
der VeräußerungvorangegangenenbeidenVeranla-
gungszeiträumenjeweilsdenBetragvon24000Deut-
sche Mark nicht überstiegen haben. Bei Ehegatten, die
nichtdauerndgetrenntleben,giltSatz1 mitderMaß-
gabe, daß die Einkünfte beider Ehegatten zusammen
jeweils 48 000 Deutsche Mark nichtüberstiegenhaben.

Ist im Zeitpunkt der Veräußerung ein nach Nummer1
maßgebender Wirtschaftswert nicht festgestellt oder sind
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bis zu diesemZeitpunktdie Voraussetzungenfür eine
Wertfortschreibungerfüllt,so istderWertmaßgebend,der
sichfürdenZeitpunktderVeräußerungalsWirtschaftswert
ergebenwürde.

(2) Der Anwendung des Absatzes 1 und des $ 34 Abs. 1
stehtnichtentgegen,wenndie zum land-und forstwirt-
schaftlichenVermögengehörendenGebäudemit dem
dazugehörigenGrundundBodennichtmitveräußertwer-
den. In diesemFall geltendieGebäudemitdemdazuge-
hörigenGrundundBodenalsentnommen.DerEntnahme-
gewinnbleibtaußerAnsatz,soweiter auf die Wohnung
($13 Abs.2 Nr.2) und den dazugehörigenGrund und
Bodenentfällt,wennder SteuerpflichtigeimAnschlußan
die Veräußerungdes Betriebsdie Wohnungmindestens
zwei Jahre selbstbewohntund in dieserZeit nichtver-
äußert.
(3)Als VeräußerunggiltauchdieAufgabedesBetriebs,

wenn
1. die Voraussetzungendes Absatzes1 erfülltsind und
2. der Steuerpflichtigeseinen land- und forstwirtschaft-

lichenBetriebzum Zweck der Strukturverbesserung
abgegebenhatunddiesdurcheineBescheinigungder
nachLandesrechtzuständigenStellenachweist.

& 16 Abs. 3 Sätze 3 und 4 gilt entsprechend.

(4)Veräußertoderentnimmtein Steuerpflichtigernach
dem 31.Dezember1979und vor dem 1.Januar 1992
Teiledes zu einemland-undforstwirtschaftlichenBetrieb
gehörendenGrundundBodens,so wirdder beiderVer-
äußerung oder der Entnahme entstehende Gewinn auf
Antragnurinsoweitzur Einkommensteuerherangezogen,
als er denBetragvon120000DeutscheMarkübersteigt.
Satz1 ist nuranzuwenden,wenn
1. der Steuerpflichtige

a) den VeräußerungspreisnachAbzugder Veräuße-
rungskosten oder den entnommenen Grund und
Boden innerhalbvon 12 Monatennach der Ver-
äußerung oder Entnahme in sachlichem Zusam-
menhangmitder Hoferbfolgeoder Hofübernahme
zur AbfindungweichenderErbenverwendet
oder
Grund und Boden,den er zur Abfindungals wei-
chenderErbe imWege der Erbfolgeerhaltenhat,
entnimmtund

2. das Einkommendes Steuerpflichtigenohne Berück-
sichtigungdes Gewinns aus der Veräußerungoder
Entnahmeunddes Freibetragsin demdemVeranla-
gungszeitraumder Veräußerungoder Entnahmevor-
angegangenenVeranlagungszeitraumdenBetragvon
24000DeutscheMarknichtüberstiegenhat;beiEhe-
gatten,die nachden$$26,26b zusammenveranlagt
werden,erhöhtsichder Betragvon 24000Deutsche
Markauf 48000DeutscheMark.

Übersteigtdas EinkommendenBetragvon24000Deut-
scheMark,sovermindertsichderBetragvon120000DM
nach Satz1 für jede angefangenen500 DeutscheMark
des übersteigendenEinkommensum 20.000Deutsche
Mark;beiEhegatten,dienachden8826,26b zusammen
veranlagtwerdenundderenEinkommendenBetragvon
48000 DeutscheMark übersteigt,vermindertsich der
Betragvon 120000DeutscheMarknachSatz 1 für jede
angefangenen1000DeutscheMarkdes übersteigenden

D)
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Einkommensum20000DeutscheMark.Werdenmehrere
weichendeErben abgefunden,so kann der Freibetrag
mehrmals,jedoch insgesamtnur einmalje weichender
Erbegeltendgemachtwerden,auchwenndieAbfindung
inmehrerenSchrittenoderdurchmehrereEigentümerdes
Betriebs vorgenommen wird. Weichender Erbe ist, wer
gesetzlicherErbeeinesEigentümerseinesland-undforst-
wirtschaftlichenBetriebsistoderbeigesetzlicherErbfolge
wäre,abernichtzur Übernahmedes Betriebsberufenist.
(5) Veräußert ein Steuerpflichtiger nach dem

31.Dezember1985undvordem1.Januar 1993Teiledes
zu einem land- und forstwirtschaftlichenBetrieb gehören-
den Grund und Bodens, so wird der bei der Veräußerung
entstehendeGewinnaufAntragnurinsoweitzur Einkom-
mensteuerherangezogen,als er den Betragvon 90000
Deutsche Mark übersteigt, wenn
1. der Steuerpflichtigeden Veräußerungspreisnach

AbzugderVeräußerungskostenzurTilgungvonSchul-
den verwendet, die zu dem land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieb gehören und vor dem 1.Juli 1985
bestandenhaben,und

2. dieVoraussetzungendesAbsatzes4 Nr.2 erfülltsind.
Übersteigtdas EinkommendenBetragvon24000Deut-
sche Mark, so vermindert sich der Betrag von 90 000
Deutsche Mark nach Satz1 für jede angefangenen 500
DeutscheMark des übersteigendenEinkommensum
15 000 Deutsche Mark; bei Ehegatten, die nach den 88 26,
26b zusammen veranlagt werden und bei denen das
EinkommendenBetragvon48000DeutscheMarküber-
steigt, vermindert sich der Betrag von 90 000 Deutsche
MarknachSatz 1 für jedeangefangenen1000Deutsche
Markdes übersteigendenEinkommensum15000Deut-
sche Mark.Der Freibetragvon höchstens90000 Deut-
sche Mark wird für alle Veräußerungenim Sinne des
Satzes1 insgesamtnureinmalgewährt.
(6) Verwendetder Steuerpflichtigeden Veräußerungs-

preisoderentnimmterdenGrundundBodennurzumTeil
zu den in denAbsätzen4 und5 angegebenenZwecken,
so ist nur der entsprechende Teil des Gewinns aus der
VeräußerungoderEntnahmesteuerfrei.
(7) Auf die Freibeträge nach Absatz 4 in dieser Fassung

sind die Freibeträge, die nach Absatz 4 in den vor dem
1.Januar 1986 geltendenFassungengewährtworden
sind, anzurechnen.

b) Gewerbebetrieb
($ 2 Abs. 1 Nr. 2)

815
Einkünfte aus Gewerbebetrieb

(1) Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind
1. EinkünfteausgewerblichenUnternehmen.Dazugehö-

ren auch Einkünfteaus gewerblicherBodenbewirt-
schaftung,z.B. aus Bergbauunternehmenund aus
BetriebenzurGewinnungvonTorf,SteinenundErden,
soweitsie nichtland-oderforstwirtschaftlicheNeben-
betriebesind;

2. die Gewinnanteile der Gesellschafter einer Offenen
Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft und
einer anderen Gesellschaft, bei der der Gesellschafter

als Unternehmer(Mitunternehmer)anzusehenist,und
die Vergütungen,die der Gesellschaftervon der
Gesellschaftfür seineTätigkeitim Dienstder Gesell-
schaftoderfürdie HingabevonDarlehenoderfürdie
ÜberlassungvonWirtschaftsgüternbezogenhat;

3. die Gewinnanteileder persönlichhaftendenGesell-
schafter einer Kommanditgesellschaftauf Aktien,
soweitsie nichtaufAnteileamGrundkapitalentfallen,
und die Vergütungen,die der persönlichhaftende
GesellschaftervonderGesellschaftfürseineTätigkeit
im Dienst der Gesellschaft oder für die Hingabe von
Darlehen oder für die Überlassung von Wirtschafts-
güternbezogenhat.

Satz 1 Nr.2 und 3 gilt auch für Vergütungen,die als
nachträglicheEinkünfte(824 Nr.2) bezogenwerden.
(2)EineselbständigenachhaltigeBetätigung,diemitder

Absicht,Gewinnzu erzielen,unternommenwirdundsich
als Beteiligungam allgemeinenwirtschaftlichenVerkehr
darstellt,istGewerbebetrieb,wenndie Betätigungweder
als Ausübungvon Land- und Forstwirtschaftnoch als
AusübungeinesfreienBerufsnochals eineandereselb-
ständige Arbeit anzusehen ist. Eine durch die Betätigung
verursachteMinderungder Steuernvom Einkommenist
keinGewinnimSinnedes Satzes1. Ein Gewerbebetrieb
liegt,wennseine Voraussetzungenim übrigengegeben
sind, auchdannvor, wenndie Gewinnerzielungsabsicht
nurein Nebenzweckist.
(3) Als Gewerbebetriebgilt in vollemUmfangdie mit

EinkünfteerzielungsabsichtunternommeneTätigkeit
1. einerOffenenHandelsgesellschaft,einerKommandit-

gesellschaftodereineranderenPersonengesellschaft,
wenndieGesellschaftaucheineTätigkeitimSinnedes
Absatzes1 Nr.1 ausübt,

2. einer Personengesellschaft,die keine Tätigkeit im
Sinnedes Absatzes1 Nr. 1 ausübtund bei der aus-
schließlicheine oder mehrereKapitalgesellschaften
persönlich haftende Gesellschafter sind und nur diese
oder Personen, die nicht Gesellschaftersind, zur
Geschäftsführungbefugt sind (gewerblichgeprägte
Personengesellschaft).Ist eine gewerblichgeprägte
Personengesellschaftals persönlichhaftenderGesell-
schafteran eineranderenPersonengesellschaftbetei-
ligt,so stehtfürdieBeurteilung,obdieTätigkeitdieser
Personengesellschaftals Gewerbebetriebgilt, die
gewerblichgeprägtePersonengesellschafteinerKapi-
talgesellschaftgleich.
(4) Verluste aus gewerblicher Tierzucht oder gewerb-

licherTierhaltungdürfenwedermit anderenEinkünften
aus Gewerbebetriebnoch mit Einkünftenaus anderen
Einkunftsartenausgeglichenwerden;siedürfenauchnicht
nach $ 10d abgezogenwerden. Die Verlustemindern
jedoch nach Maßgabedes $ 10d die Gewinne,die der
SteuerpflichtigeinvorangegangenenundinspäterenWirt-
schaftsjahrenaus gewerblicherTierzuchtoder gewerb-
licherTierhaltungerzielthatodererzielt.

815a
Verluste bei beschränkterHaftung

(1) Der einemKommanditistenzuzurechnendeAnteil
am Verlust der Kommanditgesellschaftdarf weder mit
anderenEinkünftenausGewerbebetriebnochmitEinkünf-
ten aus anderen Einkunftsartenausgeglichenwerden,



soweit ein negativesKapitalkontodes Kommanditisten
entstehtodersicherhöht;erdarfinsoweitauchnichtnach
& 10d abgezogen werden. Haftet der Kommanditist am
BilanzstichtagdenGläubigernderGesellschaftaufGrund
des 8 171 Abs.i des Handelsgesetzbuchs,so können
abweichendvonSatz 1 Verlustedes Kommanditistenbis
zur Höhe des Betrags,um den die im Handelsregister
eingetrageneEinlagedes Kommanditistenseine gelei-
stete Einlage übersteigt,auch ausgeglichen oder abgezo-
genwerden,soweitdurchdenVerlusteinnegativesKapi-
talkontoentstehtodersicherhöht.Satz2 istnuranzuwen-
den, wenn derjenige, dem der Anteil zuzurechnen ist, im
Handelsregistereingetragenist,dasBestehenderHaftung
nachgewiesen wird und eine Vermögensminderung auf
Grundder HaftungnichtdurchVertragausgeschlossen
odernachArt undWeisedes Geschäftsbetriebsunwahr-
scheinlichist.
(2) Soweit der Verlust nach Absatz 1 nichtausgeglichen

oderabgezogenwerdendarf,minderterdieGewinne,die
dem Kommanditistenin späterenWirtschaftsjahrenaus
seiner Beteiligungan der Kommanditgesellschaftzuzu-
rechnensind.

(3) Soweit ein negatives Kapitalkonto des Kommanditi-
stendurchEntnahmenentstehtodersicherhöht(Einlage-
minderung) und soweit nicht auf Grund der Entnahmen
einenachAbsatz1 Satz2 zu berücksichtigendeHaftung
besteht oder entsteht, ist dem Kommanditisten der Betrag
derEinlageminderungalsGewinnzuzurechnen.Dernach
Satz1zuzurechnendeBetragdarfdenBetragderAnteile
amVerlustder Kommanditgesellschaftnichtübersteigen,
der imWirtschaftsjahrder Einlageminderungund in den
zehn vorangegangenenWirtschaftsjahrenausgleichs-
oderabzugsfähiggewesenist.WirdderHaftungsbetragim
Sinne des Absatzes 1 Satz 2 gemindert (Haftungsminde-
rung)undsindimWirtschaftsjahrderHaftungsminderung
und den zehn vorangegangenenWirtschaftsjahrenVer-
lustenachAbsatz1 Satz2 ausgleichs-oderabzugsfähig
gewesen,so istdemKommanditistenderBetragderHaf-
tungsminderung,vermindertum auf Grundder Haftung
tatsächlichgeleisteteBeträge,als Gewinnzuzurechnen;
Satz2 giltsinngemäß.DienachdenSätzen1 bis3 zuzu-
rechnendenBeträgeminderndieGewinne,diedemKom-
manditistenim Wirtschaftsjahrder Zurechnungoder in
späterenWirtschaftsjahrenaus seinerBeteiligungan der
Kommanditgesellschaftzuzurechnensind.

(4) Der nachAbsatz 1 nichtausgleichs-oderabzugs-
fähigeVerlusteines Kommanditisten,vermindertumdie
nachAbsatz2 abzuziehendenundvermehrtumdie nach
Absatz3 hinzuzurechnendenBeträge (verrechenbarer
Verlust),istjährlichgesondertfestzustellen.Dabeiistvon
demverrechenbarenVerlustdes vorangegangenenWirt-
schaftsjahrsauszugehen.Zuständigfür den Erlaß des
FeststellungsbescheidsistdasfürdiegesonderteFeststel-
lungdesGewinnsundVerlustesderGesellschaftzustän-
digeFinanzamt.DerFeststellungsbescheidkannnurinso-
weit angegriffenwerden,als der verrechenbareVerlust
gegenüberdemverrechenbarenVerlustdes vorangegan-
genenWirtschaftsjahrssichveränderthat.Die gesonder-
tenFeststellungennachSatz 1 könnenmitdergesonder-
tenundeinheitlichenFeststellungder einkommensteuer-
pflichtigenund körperschaftsteuerpflichtigenEinkünfte
verbundenwerden.In diesenFällensinddiegesonderten
Feststellungendes verrechenbarenVerlusteseinheitlich
durchzuführen.
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(5) Absatz 1 Satz 1, Absatz 2, Absatz 3 Sätze 1,2 und 4
sowieAbsatz4 geltensinngemäßfür andereUnterneh-
mer, soweit deren Haftung der eines Kommanditistenver-
gleichbarist, insbesonderefür
1. stille Gesellschafter einer stillen Gesellschaft im Sinne

des $ 230des Handelsgesetzbuchs,beider der stille
Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer)
anzusehenist,

2. GesellschaftereinerGesellschaftimSinnedesBürger-
lichen Gesetzbuchs,bei der der Gesellschafterals
Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen ist, soweit
die Inanspruchnahmedes Gesellschaftersfür Schul-
den inZusammenhangmitdemBetriebdurchVertrag
ausgeschlossen oder nach Art und Weise des
Geschäftsbetriebsunwahrscheinlichist,

3. Gesellschaftereiner ausländischenPersonengesell-
schaft, bei. der der Gesellschafter als Unternehmer
(Mitunternehmer)anzusehenist, soweitdie Haftung
des Gesellschafters für Schulden in Zusammenhang
mitdemBetriebdereinesKommanditistenodereines
stillenGesellschaftersentsprichtoder soweitdie In-
anspruchnahmedes Gesellschaftersfür Schuldenin
Zusammenhang mit dem Betrieb durch Vertrag aus-
geschlossenodernachArt undWeisedesGeschäfts-
betriebs unwahrscheinlich ist,

4. Unternehmer, soweit Verbindlichkeiten nur in Abhän-
gigkeit von Erlösen oder Gewinnen aus der Nutzung,
Veräußerungoder sonstigenVerwertungvon Wirt-
schaftsgüternzu tilgensind,

5. MitreedereinerReedereiimSinnedes$489desHan-
delsgesetzbuchs, bei der der Mitreeder als Unterneh-
mer(Mitunternehmer)anzusehenist,wenndiepersön-
licheHaftungdes Mitreedersfür dieVerbindlichkeiten
derReedereiganzoderteilweiseausgeschlossenoder
soweitdie Inanspruchnahmedes Mitreedersfür Ver-
bindlichkeitender ReedereinachArt undWeise des
Geschäftsbetriebsunwahrscheinlichist.

8 16
Veräußerungdes Betriebs

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehören
auch Gewinne, die erzielt werden bei der Veräußerung
1. des ganzenGewerbebetriebsodereinesTeilbetriebs;

alsTeilbetriebgiltauchdieBeteiligunganeinerKapital-
gesellschaft,wenndieBeteiligungdasgesamteNenn-
kapitalderGesellschaftoderalleKuxeder bergrecht-
lichen Gewerkschaft umfaßt;

2. des Anteils eines Gesellschafters, der als Unternehmer
(Mitunternehmer)des Betriebsanzusehenist ($15
Abs. 1 Nr. 2);

3. desAnteilseinespersönlichhaftendenGesellschafters
einer Kommanditgesellschaftauf Aktien($15 Abs. 1
Nr.3).
(2) Veräußerungsgewinnim Sinnedes Absatzes1 ist

der Betrag,umden der VeräußerungspreisnachAbzug
der Veräußerungskostenden Wert des Betriebsvermö-
gens (Absatz1 Nr. 1) oder den Wert des Anteils am
Betriebsvermögen(Absatz1 Nr.2 und3) übersteigt.Der
Wertdes Betriebsvermögensoderdes Anteilsist fürden
Zeitpunktder Veräußerung nach 8 4 Abs. 1 oder nach $5
zu ermitteln.
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(3)Als Veräußerung giltauch die Aufgabe des Gewerbe-
betriebs.Werdendie einzelnendemBetriebgewidmeten
Wirtschaftsgüterim Rahmender Aufgabedes Betriebs
veräußert,so sind die Veräußerungspreiseanzusetzen.
Werdendie Wirtschaftsgüternichtveräußert,so ist der
gemeine Wert im Zeitpunkt der Aufgabe anzusetzen. Bei
Aufgabe eines Gewerbebetriebs, an dem mehrere Perso-
nenbeteiligtwaren,ist fürjedeneinzelnenBeteiligtender
gemeineWertderWirtschaftsgüteranzusetzen,dieer bei
der Auseinandersetzung erhalten hat.

(4)DerVeräußerungsgewinnwirdzurEinkommensteuer
nur herangezogen,soweiter bei der Veräußerungdes
ganzen Gewerbebetriebs 30 000 Deutsche Mark und bei
der Veräußerung eines Teilbetriebs oder eines Anteils am
Betriebsvermögenden entsprechendenTeil von 30000
DeutscheMark übersteigt.Der Freibetragermäßigtsich
umdenBetrag,umdenderVeräußerungsgewinnbeider
VeräußerungdesganzenGewerbebetriebs100000Deut-
sche Mark und bei der Veräußerungeines Teilbetriebs
oder eines Anteils am Betriebsvermögen den entspre-
chendenTeil von 100000DeutscheMarkübersteigt.An
die Stelle der Beträge von 30 000 Deutsche Mark tritt
jeweilsderBetragvon120000DeutscheMarkundandie
StellederBeträgevon100000DeutscheMarkjeweilsder
Betrag von 300 000 Deutsche Mark, wenn der Steuer-
pflichtige nach Vollendung seines 55. Lebensjahrs oder
wegen dauernder Berufsunfähigkeitseinen Gewerbe-
betriebveräußertoderaufgibt.
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Veräußerungvon Anteilen an Kapitalgesellschaften

bei wesentlicherBeteiligung
(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört auch

der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an einer
Kapitalgesellschaft,wenn der Veräußererinnerhalbder
letztenfünfJahre amKapitalderGesellschaftwesentlich
beteiligtwar und die innerhalbeines Veranlagungszeit-
raumsveräußertenAnteile1vomHundertdesKapitalsder
Gesellschaft übersteigen. Anteile an einer Kapitalgesell-
schaft sind Aktien, Anteile an einer Gesellschaftmit
beschränkterHaftung,Kuxe,Genußscheineoderähnliche
BeteiligungenundAnwartschaftenauf solcheBeteiligun-
gen. Eine wesentliche Beteiligung ist gegeben, wenn der
VeräußereranderGesellschaftzumehrals einemViertel
unmittelbarodermittelbarbeteiligtwar.HatderVeräußerer
denveräußertenAnteilinnerhalbderletztenfünfJahre vor
der Veräußerungunentgeltlicherworben,so gilt Satz1
entsprechend, wenn der Veräußerer zwar nicht selbst,
aberderRechtsvorgängeroder,sofernderAnteilnachein-
ander unentgeltlich übertragen worden ist, einer der
Rechtsvorgänger innerhalb der letzten fünf Jahre wesent-
lichbeteiligtwar.

(2) Veräußerungsgewinnim Sinnedes Absatzes1 ist
der Betrag,umden der VeräußerungspreisnachAbzug
der Veräußerungskostendie Anschaffungskostenüber-
steigt.Hatder VeräußererdenveräußertenAnteilunent-
geltlicherworben,so sind als Anschaffungskostendes
Anteils die Anschaffungskostendes Rechtsvorgängers
maßgebend,der den Anteil zuletztentgeltlicherworben
hat.
(3) Der Veräußerungsgewinn wird zur Einkommensteuer

nur herangezogen, soweit er den Teil von 20 000 Deut-

scheMarkübersteigt,derdemveräußertenAnteilan der
Kapitalgesellschaftentspricht.Der Freibetragermäßigt
sichumdenBetrag,umdenderVeräußerungsgewinnden
Teil von 80000DeutscheMarkübersteigt,der demver-
äußertenAnteilan der Kapitalgesellschaftentspricht.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwenden,
wenneineKapitalgesellschaftaufgelöstwirdoderwennihr
Kapitalherabgesetztund zurückgezahltwird,soweitdie
Rückzahlungnichtals Gewinnanteil(Dividende)gilt. In
diesenFällenistalsVeräußerungspreisdergemeineWert
des dem Steuerpflichtigenzugeteiltenoder zurück-
gezahltenVermögensderKapitalgesellschaftanzusetzen,
soweites nicht nach 820 Abs. 1 Nr.1 oder 2 zu den
Einnahmenaus Kapitalvermögengehört.

c) Selbständige Arbeit
($ 2 Abs. 1 Nr. 3)
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(1) Einkünfteaus selbständigerArbeitsind

1. EinkünfteausfreiberuflicherTätigkeit.Zuderfreiberuf-
lichenTätigkeitgehörendieselbständigausgeübtewis-
senschaftliche,künstlerische,schriftstellerische,unter-
richtendeodererzieherischeTätigkeit,dieselbständige
Berufstätigkeitder Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechts-
anwälte, Notare, Patentanwälte,Vermessungsinge-
nieure, Ingenieure, Architekten, Handelschemiker,
Wirtschaftsprüfer,Steuerberater,beratendenVolks-
undBetriebswirte,vereidigtenBuchprüfer(vereidigten
Bücherrevisoren), Steuerbevollmächtigten, Heilprakti-
ker, Dentisten, Krankengymnasten; Journalisten, Bild-
berichterstatter,Dolmetscher,Übersetzer,Lotsenund
ähnlicherBerufe.Ein AngehörigereinesfreienBerufs
imSinnederSätze1 und2 istauchdannfreiberuflich
tätig,wenner sich der Mithilfefachlichvorgebildeter
Arbeitskräftebedient;Voraussetzungist, daß er auf
GrundeigenerFachkenntnisseleitendund eigenver-
antwortlichtätigwird.EineVertretungimFall vorüber-
gehenderVerhinderungstehtder Annahmeeiner lei-
tendenundeigenverantwortlichenTätigkeitnichtent-
gegen;

2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen Lotterie,
wenn sie nicht Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind;

3. EinkünfteaussonstigerselbständigerArbeit,z. B. Ver-
gütungen für die Vollstreckung von Testamenten, für
Vermögensverwaltungund für die Tätigkeitals Auf-
sichtsratsmitglied.
(2)EinkünftenachAbsatz1sindauchdannsteuerpflich-

tig, wenn es sich nur um eine vorübergehende Tätigkeit
handelt.

(3)Zu den Einkünftenaus selbständigerArbeitgehört
auchder Gewinn,der bei der Veräußerungdes Vermö-
gensodereinesselbständigenTeilsdesVermögensoder
einesAnteilsamVermögenerzieltwird,dasderselbstän-
digenArbeitdient.$ 16Abs. 1 Nr.1 letzterHalbsatzund
Abs.2 bis 4 giltentsprechend.

(4) 815 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 und
&15a sindentsprechendanzuwenden.



d) Nichtselbständige Arbeit
($ 2 Abs. 1 Nr. 4)
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(1) Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit

gehören
1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und

andereBezügeundVorteile,diefüreineBeschäftigung
imöffentlichenoderprivatenDienstgewährtwerden;

2. Wartegelder, Ruhegeider, Witwen- und Waisengelder
undandereBezügeundVorteileaus früherenDienst-
leistungen.

Es istgleichgültig,obes sichumlaufendeoderumeinma-
lige Bezügehandeltundob ein Rechtsanspruchauf sie
besteht.
(2)VonVersorgungsbezügenbleibteinBetragin Höhe

von 40vom Hundertdieser Bezüge, höchstensjedoch
insgesamt ein Betrag von 4 800 Deutsche Mark im Ver-
anlagungszeitraum, steuerfrei (Versorgungs-Freibetrag).
VersorgungsbezügesindBezügeundVorteileaus frühe-
ren Dienstleistungen, die
1. als Ruhegehalt,Witwen-oderWaisengeld,Unterhalts-

beitragoderals gleichartigerBezug
a}aufGrundbeamtenrechtlicheroderentsprechender

gesetzlicherVorschriften,
b) nach beamtenrechtlichenGrundsätzen von Körper-

schaften,AnstaltenoderStiftungendesöffentlichen
Rechts oder öffentlich-rechtlichen Verbänden von
Körperschaften

oder
2. in anderen Fällen wegen Erreichenseiner Alters-

grenze,Berufsunfähigkeit,Erwerbsunfähigkeitoderals
Hinterbliebenenbezüge gewährt werden; Bezüge, die
wegen Erreichens einer Altersgrenze gewährt werden,
geltenerst dann als Versorgungsbezüge,wenn der
Steuerpflichtigedas 62.Lebensjahroder, wenn er
Schwerbehinderterist, das 60.Lebensjahrvollendet
hat.

8 19a
Überlassung

von Vermögensbeteiligungen an Arbeitnehmer

(1)ErhälteinArbeitnehmerimRahmeneinesgegenwär-
tigen Dienstverhältnisses unentgeltlich oder verbilligt
Sachbezügein Formvon KapitalbeteiligungenoderDar-
lehnsforderungen(Vermögensbeteiligungen)nach Ab-
satz 3, so istder Vorteil steuerfrei,soweit er nicht höher als
der halbeWert der Vermögensbeteiligung(Absatz8) ist
undinsgesamt500DeutscheMarkimKalenderjahrnicht
übersteigt. Voraussetzung ist die Vereinbarung, daß Ver-
mögensbeteiligungenimSinnedesAbsatzes3 Nr.1 bis6
unverzüglichnachihrerÜberlassungbiszumAblaufeiner
FristvonsechsJahren (Sperrfrist)festgelegtwerdenund
über Vermögensbeteiligungenim Sinne des Absatzes3
bis zum Ablaufder Sperrfristnichtdurch Rückzahlung,
Abtretung,Beleihungoderin andererWeiseverfügtwird.
(2) Die Sperrfristbeginntam 1.Januar des Kalender-

jahrs,indemderArbeitnehmerdieVermögensbeteiligung
erhalten hat. Wird vor Ablauf der Sperrfrist über eine
Vermögensbeteiligungverfügtoder die Festlegungeiner
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Vermögensbeteiligungaufgehoben,so ist eine Nachver-
steuerung durchzuführen. Für die nachzufordernde Lohn-
steuerhaftetderArbeitgeberoderdasKreditinstitutbiszu
der sich aus der RechtsverordnungnachAbsatz9 Nr.4
ergebenden Höhe, wenn die in der Rechtsverordnung
nachAbsatz9 Nr.2 bestimmtenAnzeigepflichtenverletzt
werden. Die Nachversteuerung unterbleibt, wenn die
Sperrfrist nicht eingehalten wird, weil der Arbeitnehmer
das Umtausch-oder Abfindungsangeboteines Wert-
papier-Emittentenangenommenhat, weil Wertpapiere
demAusstellernachAuslosungoderKündigungdurchden
Ausstellerzur Einlösungvorgelegtwordensindoderweil
dieVermögensbeteiligungimSinnedesAbsatzes3 ohne
MitwirkungdesArbeitnehmerswertlosgewordenist.Eine
vorzeitige Verfügung oder Aufhebung der Festlegung ist
unschädlich,wenn
1. der Arbeitnehmer oder sein von ihm nicht dauernd

getrenntlebenderEhegattenach Erhaltder Vermö-
gensbeteiligunggestorbenodervölligerwerbsunfähig
gewordenist oder

2. der Arbeitnehmernach Erhaltder Vermögensbeteili-
gung, aber vor der vorzeitigenVerfügungoder der
vorzeitigen Aufhebung der Festlegung geheiratet hat
und im Zeitpunktder vorzeitigenVerfügungoderder
vorzeitigenAufhebungder Festlegungmindestens
zwei Jahre seit Beginnder Sperrfristvergangensind
oder

3. der Arbeitnehmernach Erhaltder Vermögensbeteili-
gungarbeitslosgewordenist unddie Arbeitslosigkeit
mindestensein Jahr lang ununterbrochenbestanden
hat und im Zeitpunktder vorzeitigenVerfügungoder
der vorzeitigen Aufhebung der Festlegung noch
bestehtoder

4. derArbeitnehmer,derStaatsangehörigereinesStaates
ist,mitdemdieBundesregierungVereinbarungenüber
Anwerbungund Beschäftigungvon Arbeitnehmern
abgeschlossenhatunddernichtMitgliedder Europäi-
schenGemeinschaftenist,nachErhaltderVermögens-
beteiligungdenGeltungsbereichdiesesGesetzesauf
Dauerverlassenhatoder

5. der Arbeitnehmernach Erhaltder Vermögensbeteili-
gungunterAufgabedernichtselbständigenArbeiteine
Erwerbstätigkeit, die nach $ 138 Abs. 1 der Abgaben-
ordnungder Gemeindemitzuteilenist, aufgenommen
hatoder

6. Vermögensbeteiligungenim Sinne des Absatzes3
Nr.1 bis 6, die auf Grund eines Sparvertragsüber
WertpapiereoderandereVermögensbeteiligungenim
Sinnedes$ 4Abs. 1des FünftenVermögensbildungs-
gesetzeserworbenwordensind,vorAblaufderSperr-
frist unterWiederverwendung des Erlöses zum Erwerb
vonVermögensbeteiligungenimSinnedesAbsatzes3
Nr. 1 bis 6 veräußertwerden;$ 4 Abs. 4 Nr. 6 des
FünftenVermögensbildungsgesetzesistentsprechend
anzuwenden.

(3) Vermögensbeteiligungensind
1. Aktien,die vomArbeitgeberoder von Unternehmen

mitSitzundGeschäftsleitungimGeltungsbereichdie-
ses Gesetzesausgegebenwerdenoderdie an einer
deutschenBörse zum amtlichenHandel oder zum
geregeltenMarktzugelassenoder in dengeregelten
Freiverkehreinbezogensind,
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2. Kuxe und Wandelschuldverschreibungen,die von
UnternehmenmitSitz undGeschäftsleitungim Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes ausgegeben werden,
sowieGewinnschuldverschreibungen,dievomArbeit-
geber oder von Unternehmen mit Sitz und Geschäfts-
leitungimGeltungsbereichdiesesGesetzes,diekeine
Kreditinstitutesind,ausgegebenwerden,wennimFall
von Namensschuldverschreibungen des Arbeitgebers
aufdessenKostendieAnsprüchedesArbeitnehmers
aus der Schuldverschreibungdurchein Kreditinstitut
verbürgtoder durchein Versicherungsunternehmen
privatrechtlichgesichertsind und das Kreditinstitut
oderVersicherungsunternehmenimGeltungsbereich
dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugt ist,

3. Genußscheine,die vomArbeitgeberals Wertpapiere
ausgegebenwerdenoderan einerdeutschenBörse
zum amtlichenHandel oder zum geregeltenMarkt
zugelassensind undvon UnternehmenmitSitz und
Geschäftsleitungim Geltungsbereichdieses Geset-
zes, die keine Kreditinstitute sind, ausgegeben wer-
den, wenn mit den Genußscheinendas Recht am
Gewinneines Unternehmensverbundenist undder
Arbeitnehmernichtals MitunternehmerimSinnedes
& 15 Abs. 1 Nr. 2 anzusehen ist,

4. Anteilscheine an einemWertpapier-Sondervermögen,
die von Kapitalanlagegesellschaftenim Sinne des
GesetzesüberKapitalanlagegesellschaftenausgege-
ben werden,wenn nach dem Rechenschaftsbericht
für das vorletzteGeschäftsjahrvor dem Jahr des
ErhaltsdesAnteilscheinsderWertderAktienimWert-
papier-Sondervermögen70vomHundertdes Werts
der in diesemSondervermögenbefindlichenWert-
papierenichtunterschreitet;fürneuaufgelegteWert-
papier-Sondervermögen ist für das erste und zweite
Geschäftsjahr der erste Rechenschaftsbericht oder
der erste Halbjahresberichtnach Auflegung des
Sondervermögensmaßgebend,

5. Anteilscheinean einem Beteiligungs-Sondervermö-
gen, die von Kapitalanlagegesellschaftenim Sinne
des GesetzesüberKapitalanlagegesellschaftenaus-
gegebenwerden,wennnachdemRechenschaftsbe-
richtfürdasvorletzteGeschäftsjahrvordemJahr des
ErhaltsdesAnteilscheinsderWertderAktienundder
stillenBeteiligungenin diesemBeteiligungs-Sonder-
vermögen 70 vom Hundert des Werts der in diesem
SondervermögenbefindlichenWertpapiereundstillen
Beteiligungennichtunterschreitet;für neuaufgelegte
Beteillgungs-Sondervermögenist für das erste und
zweiteGeschäftsjahrder ersteRechenschaftsbericht
oderderersteHalbjahresberichtnachAuflegungdes
Sondervermögensmaßgebend,

6 Anteilscheinean einemausländischenRecht unter-
stehendenVermögenaus Wertpapieren,wenn die
Anteilscheinenach dem Auslandinvestment-Gesetz
imWegedes öffentlichenAnbietens,deröffentlichen
Werbungoder in ähnlicherWeise vertriebenwerden
dürfenund nachdemgemäß84 Abs.1 Nr. 1 oder
8 15b Satz1 des Auslandinvestment-Gesetzesver-
öffentlichtenRechenschaftsberichtfür das vorletzte
Geschäftsjahrvor demJahr des Erhaltsdes Anteil-
scheins der Wert der Aktien in diesemVermögen
70vomHundertdesWertsder in diesemVermögen
befindlichenWertpapierenicht unterschreitet;beim
ErwerbverbriefterEG-Investmentanteilegemäß$ 15
des Auslandinvestment-Gesetzesist für neu auf-

gelegteVermögenausWertpapierenfürdasersteund
zweiteGeschäftsjahrder ersteRechenschaftsbericht
oder der erste Halbjahresbericht nach Auflegung des
Vermögensmaßgebend,

7. Geschäftsguthaben bei einer Genossenschaft mitSitz
und Geschäftsleitungim Geltungsbereichdieses
Gesetzes,

8. Stammeinlagenoder Geschäftsanteilean einer
Gesellschaftmit beschränkterHaftungmit Sitz und
Geschäftsleitungim Geltungsbereichdieses Geset-
zes,

9. Beteiligungenals stillerGesellschafterim Sinnedes
&230desHandelsgesetzbuchsamUnternehmendes
Arbeitgebers mit Sitz und Geschäftsleitung im
Geltungsbereich dieses Gesetzes, wenn der Arbeit-
nehmernichtals MitunternehmerimSinnedes $ 15
Abs. 1 Nr.2 anzusehenist,

10. Darlehnsforderungengegenden Arbeitgeber,wenn
aufdessenKostendieAnsprüchedesArbeitnehmers
ausdemDarlehnsvertragdurchein Kreditinstitutver-
bürgtoderdurcheinVersicherungsunternehmenpri-
vatrechtlichgesichertsindunddas Kreditinstitutoder
Versicherungsunternehmenim Geltungsbereichdie-
ses GesetzeszumGeschäftsbetriebbefugtist,

11. GenußrechteamUnternehmendes Arbeitgebersmit
Sitz undGeschäftsleitungimGeltungsbereichdieses
Gesetzes,wenndamitdas RechtamGewinndieses
Unternehmensverbundenist,derArbeitnehmernicht
als Mitunternehmerim Sinne des $ 15 Abs. 1 Nr.2
anzusehen ist und über die Genußrechtekeine
GenußscheinenachNummer3 ausgegebenwerden.

(3a) Aktien, Gewinnschuldverschreibungen oder
Genußscheine eines Unternehmens, das im Sinne des
8 18Abs. 1 des Aktiengesetzesals herrschendesUnter-
nehmenmitdemUnternehmendesArbeitgebersverbun-
den ist, stehen Aktien, Gewinnschuldverschreibungen
oderGenußscheinengleich,die vomArbeitgeberausge-
gebenwerden.Eine Beteiligungals stillerGesellschafter
an einemUnternehmenmitSitz der Geschäftsleitungim
Geltungsbereich dieses Gesetzes, das im Sinne des $ 18
Abs.1 des Aktiengesetzesals herrschendesUnterneh-
menmitdemUnternehmendes Arbeitgebersverbunden
istoderdasaufGrundeinesVertragsmitdemArbeitgeber
an dessen Unternehmengesellschaftsrechtlichbeteiligt
ist, stehteiner Beteiligungals stillerGesellschaftleram
Unternehmen des Arbeitgebers gleich. Eine Dar-
lehnsforderunggegen ein Unternehmenmit Sitz und
Geschäftsleitungim Geltungsbereichdieses Gesetzes,
das im Sinne des $ 18 Abs.1 des Aktiengesetzesals
herrschendesUnternehmenmit dem Unternehmendes
Arbeitgebersverbundenist,odereinGenußrechtaneinem
solchen Unternehmen stehen einer Darlehnsforderung
gegen den Arbeitgeber oder einem Genußrecht amUnter-
nehmendes Arbeitgebersgleich.
(4)DieÜberlassungvonGewinnschuldverschreibungen

im Sinne des Absatzes3 Nr.2, in denen neben der
gewinnabhängigenVerzinsungeine gewinnunabhängige
Mindestverzinsungzugesagtist,istnachAbsatz1 begün-
stigt,wenn
1. der Aussteller in der Gewinnschuldverschreibung

erklärt, die gewinnunabhängigeMindestverzinsung
werde im Regelfall die Hälfte der Gesamtverzinsung
nichtüberschreiten,oder



2. die gewinnunabhängigeMindestverzinsungzumZeit-
punktder Ausgabe der Gewinnschuldverschreibung
die HälftederEmissionsrenditefestverzinslicherWert-
papierenichtüberschreitet,dieindenMonatsberichten
derDeutschenBundesbankfürdenviertietztenKalen-
dermonatausgewiesenwird,derdemKalendermonat
der Ausgabevorausgeht.
(5) Die ÜberlassungvonGenußscheinenimSinnedes

Absatzes3 Nr.3 und von Genußrechtenim Sinne des
Absatzes3Nr. 11istnachAbsatz1begünstigt,wenneine
RückzahlungzumNennwertnichtzugesagtist; ist neben
demRechtamGewinneinegewinnunabhängigeMindest-
verzinsungzugesagt,giltAbsatz4 entsprechend.
(6)DerÜberlassungvonVermögensbeteiligungennach

Absatz3 Nr.3, 9 bis 11beieinerGenossenschaftmitSitz
undGeschäftsleitungimGeltungsbereichdiesesGesetzes
stehen$ 19undeineFestsetzungdurchStatutnach8 20
des Gesetzesbetreffenddie Erwerbs-und Wirtschafts-
genossenschaftennichtentgegen.
(7)WerdenDarlehnsforderungennachAbsatz3 Nr. 10

inTarifverträgenvereinbart,so kannderArbeitgebersich
hiervonbefreien,wenner demArbeitnehmeranstelleder
DarlehnsforderungeineanderegleichwertigeVermögens-
beteiligungnachAbsatz3zuwendet;sofernderArbeitneh-
merdies verlangt,sinddabeimindestenszwei verschie-
dene Formender Vermögensbeteiligungnach Absatz3
Nr.1 bis 9 und 11, von denenmindestenseine keine
VermögensbeteiligungamUnternehmendesArbeitgebers
ist, zur Auswahlanzubieten.
(8)Als WertderVermögensbeteiligungistdergemeine

Wert anzusetzen.WerdeneinemArbeitnehmerVermö-
gensbeteiligungenim Sinne des Absatzes3 Nr. 1 bis 3
überlassen,die am Tag der Beschlußfassungüber die
Überlassungan einer deutschenBörse zum amtlichen
Handelzugelassensind,sowerdendiesemitdemniedrig-
stenan diesemTag fürsie imamtlichenHandelnotierten
Kursangesetzt,wennamTagderÜberlassungnichtmehr
als neunMonateseitdemTagderBeschlußfassungüber
die Überlassungvergangensind. Liegt am Tag der
Beschlußfassungüber die Überlassungeine Notierung
nichtvor, so werdendiese Vermögensbeteiligungenmit
dem letzteninnerhalbvon 30 Tagenvor diesemTag im
amtlichenHandelnotiertenKurs angesetzt.Die Sätze2
und3geltenentsprechendfürVermögensbeteiligungenim
Sinne des Absatzes3 Nr.1 bis 3, die zum geregelten
MarktzugelassenoderindengeregeltenFreiverkehrein-
bezogensind.SindamTag derÜberlassungvonVermö-
gensbeteiligungenim Sinne des Absatzes3 Nr. 1 bis 3
mehrals neunMonateseitdemTagderBeschlußfassung
überdie Überlassungvergangen,so trittandieStelledes
Tages der Beschlußfassungüber die Überlassungim
SinnederSätze2bis4derTagderÜberlassung.DerWert
von Vermögensbeteiligungenim Sinne des Absatzes3
Nr.4 bis6 wirdmitdemAusgabepreisamTag derÜber-
lassungangesetzt.DerWertvonVermögensbeteiligungen
imSinnedesAbsatzes3 Nr.7, 9, 10und11wirdmitdem
Nennbetragangesetzt,wennnichtbesondereUmstände
einenhöherenoderniedrigerenWertbegründen.Vermö-
gensbeteiligungenimSinnedesAbsatzes3 Nr.8 sindmit
demWertanzusetzen,dervordemTag derÜberlassung
zuletztnach$ 11Abs.2 Satz2 des Bewertungsgesetzes
festzustellenist oderwar.
(9)DurchRechtsverordnungkönnenVorschriftenerlas-

sen werden über
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Absatz3 Nr.1 bis 6 unddie Art der Festlegung,

pflichtenzumZweckderSicherungderNachversteue-
rung,

derjahrseinerschädlichenVerfügungoderAufhebung
der FestlegungmiteinemPauschsteuersatz,

rungnachAblaufdes Kalenderjahrseinerschädlichen
VerfügungoderAufhebungder Festlegung.

e) Kapitalvermögen
($ 2 Abs. 1 Nr. 5)

8 20
(1)Zu den Einkünftenaus Kapitalvermögengehören

1. Gewinnanteile(Dividenden),Ausbeutenund sonstige
Bezügeaus Aktien,Kuxen,Genußrechten,mitdenen
das Recht am Gewinn und Liquidationserlös einer
Kapitalgesellschaftverbundenist, aus Anteilen an
GesellschaftenmitbeschränkterHaftung,an Erwerbs-
und Wirtschaftsgenossenschaften,Kolonialgesell-
schaftenundanbergbautreibendenVereinigungen,die
die Rechteeiner juristischenPerson haben.Zu den
sonstigenBezügengehörenauchverdeckteGewinn-
ausschüttungen.Die Bezüge gehörennicht zu den
Einnahmen,soweit sie aus Ausschüttungeneiner
unbeschränktsteuerpflichtigenKörperschaftstammen,
für die Eigenkapital im Sinne des $ 30 Abs. 2 Nr. 4 des
Körperschaftsteuergesetzesals verwendetgilt;

nachderAuflösungunbeschränktsteuerpflichtigerKör-
perschaftenoderPersonenvereinigungenimSinnedeı
Nummer1anfallen,soweitbeidiesenfürAusschüttun-
genverwendbaresEigenkapitalimSinnedes$ 29des
Körperschaftsteuergesetzesals verwendetgiltunddie
Bezügenichtzu den Einnahmenim Sinneder Num-
mer1 gehören.Nummer1 Satz3 giltentsprechend;

den 8$ 36b bis 36e dieses Gesetzes oder nach 8 52
des Körperschaftsteuergesetzeszu vergütendeKör-
perschaftsteuer. Die anzurechnende oder zu ver-
gütendeKörperschaftsteuergiltaußerindenFällendes
$ 36ediesesGesetzesunddes$ 52desKörperschaft-
steuergesetzesals zusammenmitden Einnahmenim
SinnederNummern1oder2oderdesAbsatzes2Nr.2
Buchstabe a bezogen;

gewerbealsstillerGesellschafterundauspartiarischen
Darlehen,es sei denn, daß der Gesellschafteroder
Darlehnsgeberals Mitunternehmeranzusehenist.Auf
Anteile des stillen Gesellschaftersam Verlust des
Betriebsist $ 15a sinngemäßanzuwenden;

ten aus Rentenschulden. Bei Tilgungshypotheken und
Tilgungsgrundschuldenist nurderTeil der Zahlungen
anzusetzen,deralsZinsaufdenjeweiligenKapitalrest
entfällt;

aus den Sparanteilen,die in den Beiträgenzu Ver-
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sicherungenauf den Erlebens-oderTodesfallenthal-
tensind.DiesgiltnichtfürZinsenausVersicherungen
im Sinne des $ 10 Abs. 1 Nr.2 Buchstabeb, die mit
BeiträgenverrechnetoderimVersicherungsfalloderim
Fall des Rückkaufsdes Vertragsnach Ablauf von
12Jahren seitdemVertragsabschlußausgezahltwer-
den. Die Sätze 1 und 2 sind auf Kapitalerträge aus
fondsgebundenen Lebensversicherungenentspre-
chendanzuwenden;

7. Zinsen aus sonstigenKapitalforderungenjeder Art,
z.B. aus EinlagenundGuthabenbei Kreditinstituten,
aus Darlehen und Anleihen;

8. Diskontbeträge von Wechseln und Anweisungen ein-
schließlichder Schatzwechsel.
(2) Zu den Einkünftenaus Kapitalvermögengehören

auch
1. besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den in

Absatz 1 bezeichneten Einnahmen oder an deren
Stelle gewährt werden;

2. Einnahmen aus der Veräußerung
a) vonDividendenscheinenundsonstigenAnsprüchen

durch den Anteilseigner,
b) von Zinsscheinen durch den Inhaber der Schuldver-

schreibung,
wenndiedazugehörigenAktien,sonstigenAnteileoder
Schuldverschreibungen nicht mitveräußert werden.
Anteilseignerist derjenige,dem nach $39 der Ab-
gabenordnung die Anteile an dem Kapitalvermögen im
Sinne des Absatzes1 Nr.1 zuzurechnensind. Sind
einemNießbraucheroder Pfandgläubigerdie Einnah-
menimSinnedes Absatzes1 Nr. 1 oder2 zuzurech-
nen,so gilter als Anteilseigner;

3. Einnahmenaus der Veräußerungvon Zinsscheinen,
wenndie dazugehörigenSchuldverschreibungenmit-
veräußertwerden und das Entgeltfür die auf den
Zeitraumbis zur Veräußerungder Schuldverschrei-
bung entfallendenZinsen des laufenden Zinszahlungs-
zeitraums(Stückzinsen)besondersin Rechnungge-
stelltist.DiebeiderEinlösungoderWeiterveräußerung
der Zinsscheine vom Erwerber der Zinsscheine verein-
nahmtenZinsensind umdas Entgeltfür den Erwerb
der Zinsscheine zu kürzen;

4. Kapitalerträgeaus der Veräußerungoder Abtretung
von abgezinstenoder aufgezinstenSchuldverschrei-
bungen,SchuldbuchforderungenundähnlicheKapital-
forderungen,soweitdie Kapitalerträgerechnerischauf
dieZeitder InnehabungdieserWertpapiereoderFor-
derungen entfallen.

Die Nummern2 und3 geltensinngemäßfürdie Einnah-
menausderAbtretungvonDividenden-oderZinsansprü-
chenodersonstigenAnsprüchenimSinnederNummer2,
wenn die dazugehörigenAnteilsrechteoder Schuldver-
schreibungen nicht in einzelnen Wertpapieren verbrieft
sind.Satz2 giltauchbei der AbtretungvonZinsansprü-
chenaus Schuldbuchforderungen,die in ein öffentliches
Schuldbucheingetragensind.

(3) Soweit Einkünfteder in den Absätzen 1 und 2
bezeichnetenArtzu denEinkünftenaus Land-undForst-
wirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger Arbeit
oderaus VermietungundVerpachtunggehören,sindsie
diesenEinkünftenzuzurechnen.

(4) Bei der Ermittlungder Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen ist nachAbzugderWerbungskostenein Betragvon
600DeutscheMarkabzuziehen(Sparer-Freibetrag).Ehe-
gatten,diezusammenveranlagtwerden,wirdeingemein-
samer Sparer-Freibetragvon 1200 Deutsche Mark
gewährt.Der gemeinsameSparer-Freibetragist bei der
Einkunftsermittlungbei jedem Ehegattenje zur Hälfte
abzuziehen;sinddieumdieWerbungskostengeminderten
KapitalerträgeeinesEhegattenniedrigerals600Deutsche
Mark,so istderanteiligeSparer-Freibetraginsoweit,alser
die umdie WerbungskostengemindertenKapitalerträge
dieses Ehegattenübersteigt,beim anderen Ehegatten
abzuziehen.Der Sparer-Freibetragundder gemeinsame
Sparer-Freibetragdürfennichthöhersein als die umdie
WerbungskostengemindertenKapitalerträge.

f) Vermietung und Verpachtung
($ 2 Abs. 1 Nr. 6)

8 21
(1) Einkünfteaus VermietungundVerpachtungsind

1. EinkünfteausVermietungundVerpachtungvonunbe-
weglichem Vermögen, insbesondere von Grundstük-
ken, Gebäuden,Gebäudeteilen,Schiffen,die in ein
Schiffsregistereingetragensind,undRechten,dieden
Vorschriftendes bürgerlichenRechts über Grund-
stückeunterliegen(z.B. Erbbaurecht,Mineralgewin-
nungsrecht);

2. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von
Sachinbegriffen, insbesondere von beweglichem
Betriebsvermögen;

3. Einkünfteaus zeitlich begrenzterÜberlassungvon
Rechten, insbesondere von schriftstellerischen, künst-
lerischen und gewerblichen Urheberrechten,von
gewerblichenErfahrungenund von Gerechtigkeiten
undGefällen;

4. Einkünfteaus der VeräußerungvonMiet-und Pacht-
zinsforderungen, auch dann, wenn die Einkünfte im
Veräußerungspreisvon Grundstückenenthaltensind
und die Miet- oder Pachtzinsen sich auf einen Zeitraum
beziehen, in dem der Veräußerer noch Besitzer war.

& 15a ist sinngemäßanzuwenden.
(2)ZudenEinkünftenausVermietungundVerpachtung

gehörtauchder NutzungswertderWohnungimeigenen
Hausoderder NutzungswerteinerdemSteuerpflichtigen
ganz oder teilweise unentgeltlich überlassenen Wohnung
einschließlichderzugehörigensonstigenRäumeundGär-
ten. Beträgtdas Entgeltfür die ÜberlassungeinerWoh-
nungzu Wohnzweckenwenigerals 50vomHundertder
ortsüblichen Marktmiete, so ist die Nutzungsüberlassung
in einen entgeitlichenund einen unentgeltlichenTeil aufzu-
teilen.

(3) Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten
Art sind Einkünften aus anderen Einkunftsarten zuzurech-
nen,soweitsie zu diesengehören.

$2la
“Pauschalierungdes Nutzungswerts

der selbstgenutztenWohnung im eigenen Haus
(1) Bei einer Wohnung im eigenen Einfamilienhaus im

Sinnedes 8 75Abs.5 des Bewertungsgesetzeswirdder



Nutzungswert($21Abs.2)aufGrunddesEinheitswerts
des Grundstücksermittelt.Satz1giltauchbeieinerWoh-
nungineinemeigenenHaus,daskeinEinfamilienhausist.
Satz2 istnichtanzuwenden,wennderSteuerpflichtigein
demeigenenHausmindestenseineWohnungodereine
anderenalsWohnzweckendienendeEinheitvonRäumen
1. zur dauernden Nutzung vermietet hat oder

2. innerhalbvonsechsMonatennachFertigstellungoder
Anschaffungdes Hauses,nachBeendigungeinerVer-
mietungodernachBeendigungderSelbstnutzungzur
dauernden Nutzung vermietet oder

3. zugewerblichenoderberuflichenZweckenselbstnutzt
oderzudiesenZweckenunentgeltlichüberläßtundder
zu gewerblichen oder beruflichen Zwecken genutzte
Teil des Hauses mindestens33%vom Hundertder
gesamten Nutzfläche des Hauses beträgt.

Als GrundbetragfürdenNutzungswertist 1 vomHundert
des maßgebendenEinheitswertsdes Grundstücksanzu-
setzen.Liegendie Voraussetzungender Sätze 1 und 2
nichtwährend des ganzen Kalenderjahrs vor, so ist nur der
Teil des Grundbetrags anzusetzen, der auf die vollen
Kalendermonate entfällt,in denen diese Voraussetzungen
vorliegen.

(2)MaßgebendistderEinheitswertfürdenletztenFest-
stellungszeitpunkt (Hauptfeststellungs-, Fortschreibungs-
oderNachfeststellungszeitpunkt),dervordemBeginndes
Kalenderjahrsliegtoder mitdem Beginndes Kalender-
jahrszusammenfällt,fürdasderNutzungswertzuermitteln
ist. Ist das Einfamilienhausoder das andereHaus erst
innerhalb des Kalenderjahrs fertiggestelltworden, für das
der Nutzungswert zu ermitteln ist, so ist der Einheitswert
maßgebend,derzuerstfürdas Einfamilienhausoderdas
andereHaus festgestelltwird.

(3)VondemGrundbetragdürfennurabgesetztwerden:
1. diemitderNutzungdesGrundstückszuWohnzwecken

in wirtschaftlichemZusammenhang stehenden Schuld-
zinsen bis zur Höhe des Grundbetrags;

2. erhöhteAbsetzungen,die bei dem Einfamilienhaus
oder dem anderen Haus in Anspruch genommen wer-
den,nachAbzugderSchuldzinsenimSinnederNum-
mer1; Absetzungenfür Abnutzungnach 87 Abs.5
dürfenvon demGrundbetragnichtabgesetztwerden.

(4)BeieinemHausimSinnedesAbsatzes1,fürdasder
Antragauf Baugenehmigungnach dem 30.September
1982gestelltwordenistunddasvomSteuerpflichtigenvor
dem1.Januar 1987hergestelltoderangeschafftworden
ist,könnendiemitderNutzungdesGrundstückszuWohn-
zwecken in wirtschaftliichemZusammenhang stehenden
Schuldzinsenim Jahr der HerstellungoderAnschaffung
und in den beiden folgenden Kalenderjahren über die
Höhe des Grundbetrags hinaus bis zur Höhe von jeweils
10000 DeutscheMark von dem nach Absatz3 Nr.1
gekürztenGrundbetragabgesetztwerden. Soweit der
SchuldzinsenabzugnachSatz1nichtinvollemUmfangim
Erstjahrin Anspruchgenommenwerdenkann,kanner in
demdrittenaufdasJahr derHerstellungoderAnschaffung
folgenden Kalenderjahr nachgeholt werden. Vorausset-
zung für die Anwendungdes Satzes1 im Falle der
Anschaffungist, daß der Steuerpflichtigedas Haus bis
zumEndedes Jahres der Fertigstellungangeschaffthat.
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DieSätze1bis3 geltenentsprechendbeieinemHaus,für
das derBauantragvordem1.Oktober1982gestelltund
bei dem mit den Bauarbeiten nach dem 30. September
1982begonnenwordenist. Satz1 gilt entsprechendfür
Schuldzinsen,diemitdenHerstellungskostenfürAusbau-
ten und Erweiterungen an einem Haus im Sinne des
Absatzes1 in wirtschaftlichemZusammenhangstehen,
wennmitdenArbeitenfür denAusbauoderdie Erweite-
rungnachdem30.September1982begonnenwordenist
undderAusbauoderdie Erweiterungvordem1.Januar
1987fertiggestelltwordenist.AndieStelledesAntragsauf
Baugenehmigungtrittdie Bauanzeige,wenndiese bau-
rechtlichausreicht.Satz5 istnichtanzuwenden,wennbei
einemHaus imSinnedesAbsatzes1 Schuldzinsennach
Satz1 oder5 abgezogenwordensind.

(5) Dient das Grundstückteilweiseeigenengewerb-
lichenoderberuflichenZweckenoderwirddasGrundstück
teilweisezudiesenZweckenunentgeltlichüberlassenund
liegendie Voraussetzungendes Absatzes1 Satz3 Nr.3
nichtvor,sovermindertsichdermaßgebendeEinheitswert
umdenTeil,derbeieinerAufteilungnachdemVerhältnis
derNutzflächenaufdengewerblichoderberuflichgenutz-
ten Teil des Grundstücks entfällt.Dasselbe gilt,wenn Teile
desEinfamilienhausesoderTeileeinerWohnungineinem
anderenHausvermietetsindunddie Einnahmenhieraus
dasDreifachedesanteiligaufdievermietetenTeileentfal-
lendenGrundbetrags,mindestensaber 1000 Deutsche
Mark im Kalenderjahr, übersteigen.

(6)DieAbsätze1bis5sindnichtanzuwenden,wenndie
gesamteFlächedesGrundstücksgrößeralsdasZwanzig-
fache der bebauten Grundfläche ist; in diesem Fall ist
jedochmindestensderNutzungswertanzusetzen,dersich
nach den Absätzen1 bis 5 ergebenwürde,wenn die
gesamteFläche des Grundstücksnichtgrößerals das
Zwanzigfacheder bebautenGrundflächewäre.

(7)Absatz1 Satz 2 ist nichtbeieinemGebäudeanzu-
wenden,
1. bei dem der Antragauf Baugenehmigungvor dem

30.Juli 1981gestelltwordenistoderdasinErwerbsfäl-
lenaufGrundeinesvordem30.Juli 1981rechtswirk-
sam abgeschlossenenobligatorischenVertragsoder
sonstigenRechtsaktserworbenwordenist oder

2. das nach dem 29.Juli 1981 im Wege der Erbfolge
erworbenwordenist,wennbeidemRechtsvorgänger
für dieses Gebäudedie Voraussetzungender Num-
mer1 vorlagen.

AnStelledesAntragsaufBaugenehmigungtrittdieBestel-
lung, wenn diese nachweislich vor der Stellung des
Antrags auf Baugenehmigung erfolgte. Im Fall der
Anschaffungvon KaufeigenheimenoderTrägerkleinsied-
lungen,fürdiederAntragaufBaugenehmigungnachdem
31. Dezember 1979 und vor dem 30. Juli 1981 gestellt
wordenist, ist Absatz1 Satz2 nichtanzuwenden,wenn
die Gebäudevor dem 1.Juli 1983angeschafftworden
sind. Im Fall des Umbauseines Einfamilienhauseszu
eineranderenGebäudeartistAbsatz1 Satz2 nichtanzu-
wenden,wennvordem30.Juli 1981mitdenUmbauarbei-
tenbegonnenoderderfürdenUmbauerforderlicheAntrag
aufBaugenehmigunggestelltwordenist.AndieStelledes
Antragsauf Baugenehmigungtrittdie Bauanzeige,wenn
diesebaurechtlichausreicht.



g) Sonstige Einkünfte
($ 2 Abs.1 Nr.7)

822
Arten der sonstigen Einkünfte

SonstigeEinkünftesind
Einkünfteaus wiederkehrendenBezügen,soweitsie
nichtzu den in $2 Abs.1 Nr. 1 bis 6 bezeichneten
Einkunftsarten gehören. Werden die Bezüge freiwillig
oder auf Grund einer freiwilligbegründetenRechts-
pflichtodereinergesetzlichunterhaltsberechtigtenPer-
son gewährt, so sind sie nicht dem Empfänger zuzu-
rechnen,wennder Geber unbeschränkteinkommen-
steuerpflichtig oder unbeschränkt körperschaftsteuer-
pflichtigist;dem Empfängersind dagegenzuzurech-
nen
a) Bezüge,die von einerunbeschränktsteuerpflichti-

gen, von der Körperschaftsteuer befreiten Körper-
schaft, Personenvereinigungoder Vermögens-
masseaußerhalbder Erfüllungsteuerbegünstigter
ZweckeimSinneder8852bis54derAbgabenord-
nunggewährtwerden,und

b) Bezüge im Sinne des $ 1 der Verordnung über die
Steuerbegünstigungvon Stiftungen,die an die
Stelle von Familienfideikommissen getreten sind, in
der im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliederungsnum-
mer611-4-3,veröffentlichtenbereinigtenFassung.

Zu den in Satz 1 bezeichneten Einkünften gehören
auch
a) Leibrenteninsoweit,als in den einzelnenBezügen

EinkünfteausErträgendes Rentenrechtsenthalten
sind. Als Ertrag des Rentenrechtsgilt für die
gesamteDauerdesRentenbezugsderUnterschied
zwischen dem Jahresbetrag der Rente und dem
Betrag,der sich bei gleichmäßigerVerteilungdes
Kapitalwertsder Rente auf ihre voraussichtliche
Laufzeitergibt;dabeiistderKapitalwertnachdieser
Laufzeitzuberechnen.DerErtragdesRentenrechts
(Ertragsanteil)ist aus der nachstehendenTabelle
zu entnehmen:

BeiBeginn
derRente
vollendetes

Lebensjahrdes
Rentenberechtigten

BeiBeginn BeiBeginn
Ertrags- derRente Ertrags- derRente Ertrags-anteil anteil anteilin vollendetes in vollendetes in
vH Lebensjahrdes vH Lebensjahrdes vH
“| Rentenberechtigten'* "| Rentenberechtigten]

Obis 2| 72 42 48 66 23
3bis 5| 71| 43 bis 44| 47 67 22
6bis 8| 70 45 46 68 21
9 bis 10| 69 46 45 69 20
11bis 12| 68 47 44 70 19
13bis 14| 67 48 43 71 18
15bis 16| 66 49 42 72 17
17 bis 18| 65 50 41 73 16
19 bis 20| 64 51 39 74 15
21 bis 22| 63 52 38 75 14
23 bis 24| 62 53 37| 76 bis 77| 13
25 bis 26| 61 54 36 78 12

27 60 55 35 79 11
28 bis 29| 59 56 34 80 10

30 58 57 33| 81 bis 82| 9
31 bis 32| 57 58 32 83 8

33 56 59 31 |84bis85| 7

Gerrne[ra]Gerne[Er]Grmeera
vollendetes anteil vollendetes antei vollendetes anteıLebensjahrdes| 1,| Lebensjahrdes| „1,| Lebensiahrdes|

Rentenberechtigtenvn RentenberechtigtenvH Rentenberechtigtenvn

34 55 60 29| 86 bis 87| 6
35 54 61 28| 88bis89| 5

36 bis 37| 53 62 27\ 90 bis 91| 4
38 52 63 26| 2 bis 9| 3
39 51 64 25| 94 bis 96| 2
40 50 65 24 ab 97 1
41 49

Die Ermittlungdes Ertragsaus Leibrenten,die vor
dem 1.Januar 1955zu laufenbegonnenhaben,
undaus Renten,derenDauervon der Lebenszeit
mehrererPersonenodereineranderenPersonals
des Rentenberechtigtenabhängt,sowieaus Leib-
renten,dieaufeinebestimmteZeitbeschränktsind,
wird durch eine Rechtsverordnung bestimmt;

b) EinkünfteausZuschüssenundsonstigenVorteilen,
die als wiederkehrendeBezügegewährtwerden;

8 10Abs. 1 Nr. 1 vomGeberabgezogenwerdenkön-
nen;

823;

Einkunftsarten($2 Abs.1 Nr.1 bis 6) noch zu den
Einkünftenim Sinne der Nummern1, 1a, 2 oder 4
gehören,z. B. EinkünfteausgelegentlichenVermittlun-
gen und aus der VermietungbeweglicherGegen-
stände.SolcheEinkünftesindnichteinkommensteuer-
pflichtig,wennsie wenigerals 500DeutscheMark im
Kalenderjahrbetragenhaben.Übersteigendie Wer-
bungskostendieEinnahmen,sodarfderübersteigende
Betrag bei Ermittlungdes Einkommens nicht ausgegli-
chenwerden;erdarfauchnichtnach$ 10dabgezogen
werden;

Amtszulagen, Zuschüsse Zu
Krankenversicherungsbeiträgen,Übergangsgelder,
Überbrückungsgelder*), Sterbegelder, Versorgungs-
abfindungen,Versorgungsbezüge,die auf Grunddes
Abgeordnetengesetzesoder des Europaabgeordne-
tengesetzes,sowie vergleichbareBezüge, die auf
GrundderentsprechendenGesetzederLändergezahlt
werden.WerdenzurAbgeltungdesdurchdasMandat
veranlaßten Aufwandes Aufwandsentschädigungen
gezahlt,so dürfendie durchdas Mandatveranlaßten
Aufwendungennichtals Werbungskostenabgezogen
werden.Wahlkampfkostenzur Erlangungeines Man-
dats im Bundestag,im EuropäischenParlamentoder
im Parlament eines Landes dürfen nicht als Werbungs-
kosten abgezogen werden. Es gelten entsprechend
a) für Nachversicherungsbeiträgeauf Grund gesetz-

licherVerpflichtungnachden Abgeordnetengeset-
zen im Sinnedes Satzes 1 undfür Zuschüssezu
Krankenversicherungsbeiträgen$ 3 Nr.62,

b) für Versorgungsbezüge$ 19Abs.2; beimZusam-
mentreffenmitVersorgungsbezügenim Sinnevon

18. Dezember1989 (BGBi.| S. 2210) trittmit Beginn der 12.Wahlperiodedes
DeutschenBundestagesin Kraft.



& 19 Abs. 2 Satz 2 bleibt jedoch insgesamt höch-
stenseinBetragvon4 800DeutscheMarkimVer-
anlagungszeitraum steuerfrei,

c) fürdasÜbergangsgeld,das ineinerSummegezahlt
wird,undfürdieVersorgungsabfindung$&34Abs.3.

823
Spekulationsgeschäfte

(1) Spekulationsgeschäfte ($ 22 Nr. 2) sind
1. Veräußerungsgeschäfte, bei denen der Zeitraum zwi-

schenAnschaffungundVeräußerungbeträgt:
a) bei Grundstücken und Rechten, die den Vorschrif-

ten des bürgerlichenRechts über Grundstücke
unterliegen (z. B. Erbbaurecht, Mineralgewinnungs-
recht),nichtmehrals zwei Jahre,

b) bei anderen Wirtschaftsgütern, insbesondere bei
Wertpapieren,nichtmehrals sechsMonate;

2. Veräußerungsgeschäfte, bei denen die Veräußerung
derWirtschaftsgüterfrühererfolgtals der Erwerb.
(2)AußerAnsatzbleibendieEinkünfteausderVeräuße-

rung von
1. Schuld-und Rentenverschreibungenvon Schuldnern,

die Wohnsitz,Geschäftsleitungoder Sitz im Inland
haben,es sei denn,daß bei ihnennebender festen
Verzinsungein Rechtauf Umtauschin Gesellschafts-
anteile(Wandelanleihen)odereineZusatzverzinsung,
die sich nachder Höheder Gewinnausschüttungdes
Schuldnersrichtet,eingeräumtist oder daß sie von
dem Steuerpflichtigenim Auslanderworbenworden
sind;

2. Forderungen,die in ein inländischesöffentliches
Schuldbucheingetragensind.
(3) Spekulationsgeschäfteliegennichtvor,wennWirt-

schaftsgüter veräußert werden, deren Wert bei Einkünften
im Sinne des $ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 anzusetzen ist.

(4)GewinnoderVerlustaus Spekulationsgeschäftenist
der UnterschiedzwischendemVeräußerungspreiseiner-
seitsunddenAnschaffungs-oderHerstellungskostenund
denWerbungskostenandererseits.GewinneausSpekula-
tionsgeschäften bleiben steuerfrei, wenn der aus
Spekulationsgeschäften erzielte Gesamtgewinn im Kalen-
derjahrwenigerals 1000 DeutscheMark betragenhat.
Verluste aus Spekulationsgeschäften dürfen nur bis zur
Höhedes Spekulationsgewinns,den der Steuerpflichtige
imgleichenKalenderjahrerzielthat,ausgeglichenwerden;
sie dürfennichtnach8 10d abgezogenwerden.

h) Gemeinsame Vorschriften

8 24
Zu den Einkünftenim Sinne des $2 Abs. 1 gehören

auch
1. Entschädigungen,die gewährtwordensind

a) als Ersatz für entgangene oder entgehende Einnah-
menoder

b) für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätigkeit,
fürdieAufgabeeinerGewinnbeteiligungodereiner
Anwartschaftaufeine solche;
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c) als Ausgleichszahlungenan Handelsvertreternach
8 89b des Handelsgesetzbuchs;

2. EinkünfteauseinerehemaligenTätigkeitimSinnedes
82 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 oder aus einem früheren Rechts-
verhältnisimSinnedes$ 2Abs. 1Nr.5 bis7,undzwar
auch dann, wenn sie dem Steuerpflichtigenals
Rechtsnachfolgerzufließen;

3. Nutzungsvergütungenfür die Inanspruchnahmevon
GrundstückenfüröffentlicheZweckesowieZinsenauf
solche Nutzungsvergütungenund auf Entschädigun-
gen,die mitder Inanspruchnahmevon Grundstücken
füröffentlicheZweckezusammenhängen.

8 24a
Altersentlastungsbetrag

AltersentlastungsbetragisteinBetragvon40vomHun-
dert des Arbeitsiohns und der positiven Summe der Ein-
künfte,dienichtsolcheausnichtselbständigerArbeitsind,
höchstensjedochinsgesamtein Betragvon 3720 Deut-
scheMarkimKalenderjahr.VersorgungsbezügeimSinne
des $ 19Abs.2, Einkünfteaus Leibrentenim Sinnedes
8 22Nr.1Satz3 Buchstabea undEinkünfteimSinnedes
&22 Nr. 4 Satz 4 Buchstabe b bleiben bei der Bemessung
des Betrags außer Betracht. Der Altersentlastungsbetrag
wirdeinemSteuerpflichtigengewährt,dervordemBeginn
des Kalenderjahrs,in demer sein Einkommenbezogen
hat, das 64.Lebensjahrvollendethatte. Im Fall der
Zusammenveranlagungvon Ehegattenzur Einkommen-
steuersinddie Sätze1 bis 3 fürjedenEhegattengeson-
dertanzuwenden.

8 24b
Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag

(1)Steuerpflichtigen,diebis 31.Dezember1990finan-
zielleHilfenaufGrundeinerRechtsverordnungnach$ 2
Abs. 1 des Ausbildungsplatzförderungsgesetzeserhalten
undbeidenendie finanziellenHilfenzu denBetriebsein-
nahmenaus Land- und Forstwirtschaft,Gewerbebetrieb
oderselbständigerArbeitgehören,wirdeinAusbildungs-
platz-Abzugsbetragin Höhe der finanziellen Hilfen
gewährt.DiesgiltauchfürZuwendungenausöffentlichen
Mitteln,diedazubestimmtsind,zusätzlicheAusbildungs-
plätzebereitzustellen.
(2)WirddiefinanzielleHilfeeinerGesellschaftimSinne

des $ 15 Abs. 1 Nr. 2 gewährt, so wird jedem Mitunterneh-
mereinAusbildungsplatz-AbzugsbetraginHöhedesTeils
der finanziellen Hilfe gewährt, der dem Verhältnis des
Gewinnanteilsdes Mitunternehmerseinschließlichder
VergütungenzumGewinnderGesellschaftentspricht.Der
Ausbildungsplatz-AbzugsbetragunddieAnteilederMitun-
ternehmer am Ausbildungsplatz-Abzugsbetragsind
gesondertfestzustellen($179Abgabenordnung).

il. Veranlagung

825
Veranlagungszeitraum,Steuererklärungspflicht
(1) Die Einkommensteuer wird nach Ablauf des Kalen-

derjahrs(Veranlagungszeitraum)nach dem Einkommen
veranlagt,das der Steuerpflichtigein diesemVeranla-
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gungszeitraumbezogenhat,soweitnichtnach8 46 eine
Veranlagung unterbleibt.

(2) Hatdie Steuerpflichtnichtwährenddes vollenVer-
anlagungszeitraums bestanden, so wird das während der
Dauerder SteuerpflichtbezogeneEinkommenzugrunde
gelegt. In diesem Fall kann die Veranlagung bei Wegfall
der Steuerpflichtsofortvorgenommenwerden.
(3) Der Steuerpflichtigehatfür den abgelaufenenVer-

anlagungszeittaum eine Einkommensteuererklärung
abzugeben.EhegattenhabenfürdenFallderZusammen-
veranlagung(826b)einegemeinsameEinkommensteuer-
erklärung abzugeben. Wählt einer der Ehegatten die
getrennteVeranlagung($26a)oderwählenbeideEhegat-
ten die besondere Veranlagung für den Veranlagungszeit-
raumder Eheschließung(826c), hatjederderEhegatten
eineEinkommensteuererklärungabzugeben.DerSteuer-
pflichtigehatdie Einkommensteuererklärungeigenhändig
zu unterschreiben.Eine gemeinsameEinkommensteuer-
erklärungistvonbeidenEhegatteneigenhändigzu unter-
schreiben.

8 26
Veranlagung von Ehegatten

(1) Ehegatten,die beide unbeschränkteinkommen-
steuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben und
beidenendieseVoraussetzungenzu BeginndesVeranla-
gungszeitraumsvorgelegenhaben oder im Laufe des
Veranlagungszeitraumseingetretensind, können zwi-
schengetrennterVeranlagung($26a)undZusammenver-
anlagung(826b) wählen;für den Veranlagungszeitraum
derEheschließungkönnensie stattdessendiebesondere
Veranlagungnach$ 26c wählen.Eine Ehe, die im Laufe
des Veranlagungszeitraums aufgelöst worden ist, bleibtfür
die Anwendung des Satzes 1 unberücksichtigt,wenn einer
der Ehegattenin demselbenVeranlagungszeitraumwie-
der geheiratet hat und bei inm und dem neuen Ehegatten
die Voraussetzungendes Satzes1 ebenfallsvorliegen.
(2) Ehegattenwerdengetrenntveranlagt,wenn einer

der EhegattengetrennteVeranlagungwählt. Ehegatten
werdenzusammenveranlagtoder—fürdenVeranlagungs-
zeitraumder Eheschließung —nach $ 26c veranlagt,wenn
beideEhegattendiebetreffendeVeranlagungsartwählen.
Die zur Ausübungder Wahl erforderlichenErklärungen
sind beimFinanzamtschriftlichoder zu Protokollabzu-
geben.
(3) Werden die nach Absatz 2 erforderlichen Erklärun-

gennichtabgegeben,so wirdunterstellt,daßdie Ehegat-
tendieZusammenveranlagungwählen.

8 26a
GetrennteVeranlagungvon Ehegatten

(1)BeigetrennterVeranlagungvonEhegatteninden in
&26 bezeichnetenFällensind jedemEhegattendie von
ihmbezogenenEinkünftezuzurechnen.Einkünfteeines
EhegattensindnichtalleindeshalbzumTeildemanderen
Ehegattenzuzurechnen,weildieserbeider Erzielungder
Einkünftemitgewirkthat.
(2)AußergewöhnlicheBelastungen(8833bis33c)wer-

den in Höhe des bei einer Zusammenveraniagung der

Ehegattenin BetrachtkommendenBetragsbei beiden
Veranlagungenjeweilszur Hälfteabgezogen,wenndie
Ehegattennichtgemeinsameine andereAufteilungbe-
antragen.Die nach$ 33b Abs.5 übertragbarenPausch-
beträge stehen den Ehegatten insgesamt nur einmal zu;
siewerdenjedemEhegattenzurHälftegewährt.Dienach
8 34f zu gewährendeSteuerermäßigungstehtden Ehe-
gattenindemVerhältniszu, indemsieerhöhteAbsetzun-
gen nach $ 7b oder Abzugsbeträge nach $ 10e Abs. 1 bis
5 oder nach 8 15b des Berlinförderungsgesetzesin
Anspruch nehmen.

(3)DieAnwendungder8810aund10dfürdenFalldes
Übergangsvon der getrenntenVeranlagungzur Zusam-
menveranlagungundvonderZusammenveranlagungzur
getrenntenVeranlagung,wennbeibeidenEhegattennicht
entnommeneGewinneodernichtausgeglicheneVerluste
vorliegen,wirddurchRechtsverordnunggeregelt.

8 26b
Zusammenveranlagungvon Ehegatten

Bei derZusammenveranlagungvon Ehegattenwerden
dieEinkünfte,diedieEhegattenerzielthaben,zusammen-
gerechnet,den Ehegattengemeinsamzugerechnetund,
soweitnichtsanderesvorgeschriebenist, die Ehegatten
sodanngemeinsamals Steuerpflichtigerbehandelt.

8 26cC
Besondere Veranlagung

für den Veranlagungszeitraumder Eheschließung
(1) Bei besonderer Veranlagung für den Veranlagungs-

zeitraumderEheschließungwerdenEhegattenso behan-
delt,als ob sie unverheiratetwären.$ 12Nr.2 und$ 33c
Abs.2 bleibenunberührt.$ 26a Abs. 1 giltsinngemäß.
(2) Bei der besonderenVeranlagungistdas Verfahren

nach 8 32a Abs. 5 anzuwenden, wenn der zu veranla-
gende Ehegattezu Beginndes Veranlagungszeitraums
verwitwetwarundbeiihmdieVoraussetzungendes$ 32a
Abs.6 Nr.1 vorgelegenhatten.
(3) FürdieAnwendungdes $ 32Abs.7 bleibenKinder

unberücksichtigt,wenn das Kindschaftsverhältnis($32
Abs. 1) in Beziehungzu beidenEhegattenerstnachder
Eheschließungbegründetwird.

827
(weggefallen)

8 28
Besteuerungbei fortgesetzterGütergemeinschaft
Bei fortgesetzterGütergemeinschaftgeltenEinkünfte,

die indasGesamtgutfallen,als Einkünftedes überleben-
den Ehegatten,wenndieserunbeschränktsteuerpflichtig
ist.

88 29 bis 31
(weggefallen)



IV. Tarif

8 32
Kinder, Kinderfreibetrag,Sonderfreibeträge

(1) Kinder im Sinne der Absätze 2 bis 5 und des Absat-
zes 7 sind:
1. Kinder,die im erstenGrad mitdemSteuerpflichtigen

verwandt sind;
2. Pflegekinder.Das sind Personen, mit denen der

Steuerpflichtige durch ein familienähnliches, auf län-
gereDauerberechnetesBandverbundenistunddieer
in seinenHaushaltaufgenommenhat.Voraussetzung
ist,daßdasObhuts-undPflegeverhältniszudenEltern
nichtmehrbestehtundder Steuerpflichtigedas Kind
mindestenszu einem nicht unwesentlichenTeil auf
seineKostenunterhält.

Stehtein angenommenesKind zu Beginndes Kalender-
jahrsnochin einemKindschaftsverhältniszu seinenleib-
lichenEltern,so kann es bei diesen nur berücksichtigt
werden, wenn sie ihrer Unterhaltsverpflichtunggegenüber
demKindfürdas Kalenderjahrimwesentlichennachkom-
men. Entsprechendesgilt,wenn ein Pflegekindauch in
einemKindschaftsverhältniszu seinenElternsteht.
(2) Ein Kind kann nur berücksichtigtwerden, wenn es zu

Beginn des Kalenderjahrsunbeschränkteinkommen-
steuerpflichtigwaroderimLaufedesKalenderjahrsunbe-
schränkt einkommensteuerpflichtiggeworden ist.

(3) Ein Kind wird in dem Kalenderjahr, in dem es lebend
geborenwurde,und in jedemfolgendenKalenderjahr,zu
dessenBeginnesdas16.Lebensjahrnochnichtvollendet
hat,berücksichtigt.
(4) Ein Kind, das zu Beginndes Kalenderjahrsdas

16.Lebensjahr,abernochnichtdas 27.Lebensjahrvoll-
endet hat, wird berücksichtigt, wenn es
1. für einen Beruf ausgebildet wird oder
2. eine Berufsausbildungmangels Ausbildungsplatzes

nicht beginnen oder fortsetzen kann oder
3. dengesetzlichenGrundwehrdienstoderZivildienstlei-

stetoder
4. freiwilligfüreineDauervonnichtmehrals dreiJahren

Wehr-oder Polizeivollzugsdienstleistet,der an Stelle
desgesetzlichenGrundwehrdienstesoderZivildienstes
abgeleistetwird,oder

5. eine vom gesetzlichenGrundwehrdienstoder Zivil-
dienstbefreiendeTätigkeitals Entwicklungshelferim
Sinnedes$ 1Abs. 1desEntwicklungshelfer-Gesetzes
ausübtoder

6. einfreiwilligessozialesJahr imSinnedesGesetzeszur
Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres leistet
oder

7. wegenkörperlicher,geistigeroderseelischerBehinde-
rungaußerstandeist, sich selbstzu unterhalten.

IndenFällenderNummern3 bis5 istVoraussetzung,daß
durchdieAufnahmedes DienstesoderderTätigkeiteine
Berufsausbildungunterbrochenworden ist. Im Fall der
Nummer 7 gilt Absatz 5 Satz 2 entsprechend.

(5) Ein Kind, das zu Beginn des Kalenderjahrs das
27.Lebensjahrvollendethat,wirdberücksichtigt,wennes
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wegenkörperlicher,geistigeroderseelischerBehinderung
außerstandeist, sich selbstzu unterhalten.Ist das Kind
verheiratetodergeschieden,so istweitereVoraussetzung,
daßseinEhegatteoderseinfrühererEhegatteihmkeinen
ausreichendenUnterhaltleistenkannoderihmgegenüber
nichtunterhaltspflichtigist.
(6) Ein Kinderfreibetrag von 1 512 Deutsche Mark wird

fürjedeszu berücksichtigendeKinddes Steuerpflichtigen
vomEinkommenabgezogen.BeiEhegatten,dienachden
8826, 26b zusammenzur Einkommensteuerveranlagt
werden,wird ein Kinderfreibetragvon 3 024 Deutsche
Mark abgezogen, wenn das Kind zu beiden Ehegatten in
einem Kindschaftsverhältnis steht. Ein Kinderfreibetrag
von 3 024DeutscheMarkwirdauchabgezogen,wenn
1. derandereElternteilvordemBeginndesKalenderjahrs

verstorbenistoderwährenddesganzenKalenderjahrs
nichtunbeschränkteinkommensteuerpflichtiggewesen
ist oder

2. der Steuerpflichtigealleindas Kindangenommenhat
oderdas Kindnurzu ihmin einemPflegekindschafts-
verhältnissteht.

Abweichendvon Satz 1 wird bei einem unbeschränkt
einkommensteuerpflichtigenElternpaar,beidemdieVor-
aussetzungendes$ 26Abs. 1 Satz1 nichtvorliegen,auf
AntrageinesElternteilsder Kinderfreibetragdes anderen
Elternteilsauf ihn übertragen,wenner, nichtjedochder
andereElternteilseinerUnterhaltspflichtgegenüberdem
Kind für das Kalenderjahrim wesentlichennachkommt,
oderwennderandereElternteildemAntragzustimmt;die
Zustimmungkannnichtwiderrufenwerden.
(7) Ein Haushaltsfreibetragvon 5 616 DeutscheMark

wird bei einemSteuerpflichtigen,für den das Splitting-
Verfahren($32aAbs.5 und6) nichtanzuwendenundder
auch nicht als Ehegatte ($ 26 Abs. 1) getrenntzur
Einkommensteuer zu veranlagen ist, vom Einkommen
abgezogen,wennereinenKinderfreibetragfürmindestens
ein Kind erhält,das in seiner Wohnunggemeldetist.
Kinder,die beibeidenElternteilengemeldetsind,werden
dem Elternteilzugeordnet,in dessen Wohnungsie im
Kalenderjahrzuerstgemeldetwaren,imübrigenderMut-
ter oder mitderenZustimmungdemVater;die Zustim-
mung kann nicht widerrufen werden.

8 32a
Einkommensteuertarif

(1) Die tarifliche‚Einkommensteuerbemißtsich nach
demzu versteuerndenEinkommen.Sie beträgtvorbehalt-
lich der 88 32b, 34, 34b und 34 c jeweils in Deutsche Mark
zu versteuernde Einkommen
1. bis 5616 DeutscheMark (Grundfreibetrag):0;
2. von 5617 DeutscheMarkbis 8 153DeutscheMark:

0,19 - x - 1067;
3. von 8 154 Deutsche Mark bis 120 041 Deutsche Mark:

(151,94: y + 1900)- y + 472;
4. von 120042DeutscheMarkan:

0,53 - x - 22842;
„X“ ist das abgerundete zu versteuernde Einkommen
„y“ ist ein Zehntausendstel des 8 100 Deutsche Mark
übersteigendenTeilsdesabgerundetenzuversteuernden
Einkommens.
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(2) Das zu versteuerndeEinkommenist aufdennäch-
stendurch54 ohneRestteilbarenvollenDeutsche-Mark-
Betragabzurunden,wennes nichtbereitsdurch54ohne
Rest teilbarist.
(3) Die zur Berechnung der tariflichenEinkommensteuer

erforderlichenRechenschrittesindinderReihenfolgeaus-
zuführen, die sich nach dem Horner-Schema ergibt.Dabei
sind die sich aus den MultiplikationenergebendenZwi-
schenergebnissefürjedenweiterenRechenschrittmitdrei
Dezimalstellen anzusetzen; die nachfolgenden Dezimal-
stellensindfortzulassen.DersichergebendeSteuerbetrag
ist auf den nächsten vollen Deutsche-Mark-Betrag abzu-
runden.
(4) Für zu versteuernde Einkommen bis 120 041 Deut-

sche Mark ergibtsich die nach den Absätzen1 bis 3
berechnete tarifliche Einkommensteuer aus der diesem
Gesetz beigefügtenAnlage2 (Einkommensteuer-Grund-
tabelle)*).

(5)Bei Ehegatten,die nachden8826,26b zusammen
zur Einkommensteuer veranlagt werden, beträgt die tarif-
licheEinkommensteuervorbehaltlichder $832b, 34 und
34b das Zweifachedes Steuerbetrags,der sich für die
Hälfte ihres gemeinsam zu versteuernden Einkommens
nachdenAbsätzen1bis3ergibt(Splitting-Verfahren).Für
zu versteuerndeEinkommenbis 240083DeutscheMark
ergibtsichdie nachSatz 1 berechnetetariflicheEinkom-
mensteuer aus der diesem Gesetz beigefügten Anlage 3
(Einkommensteuer-Splittingtabelle)*).
(6)DasVerfahrennachAbsatz5 istauchanzuwenden

zur Berechnungder tariflichenEinkommensteuerfür das
zu versteuerndeEinkommen
1. bei einemverwitwetenSteuerpflichtigenfür den Ver-

anlagungszeitraum,derdemKalenderjahrfoigt,indem
der Ehegatteverstorbenist,wennderSteuerpflichtige
und sein verstorbener Ehegatte im Zeitpunkt seines
Todes die Voraussetzungendes 826 Abs.i Satz 1
erfüllthaben,

2. bei einem Steuerpflichtigen,dessen Ehe in dem Kalen-
derjahr,indemerseinEinkommenbezogenhat,durch
Tod, Scheidung oder Aufhebung aufgelöst worden ist,
wenn in diesem Kalenderjahr
a) der Steuerpflichtigeund sein bisherigerEhegatte

dieVoraussetzungendes $&26Abs. 1 Satz1 erfüllt
haben,

b) der bisherigeEhegattewiedergeheiratethatund
c) der bisherige Ehegatte und dessen neuer Ehegatte

ebenfallsdie Voraussetzungendes $&26 Abs. 1
Satz 1 erfüllen.

Vorausseizungist,daßderSteuerpflichtigenichtnachden
$826,26a getrenntzurEinkommensteuerveranlagtwird.

8 32b
Progressionsvorbehalt

(1) Hatein unbeschränktSteuerpflichtiger
1. a) Arbeitslosengeld, Arbeitsiosenhilfe, Kurzarbeiter-

geld,Schlechtwettergeld,Konkursausfallgeld,Über-
gangsgeld,Unterhaltsgeldals Zuschuß,Uberbrük-

*) Die aufder Tarifformeldes Absatzes1 beruhendenEinkommensteuertabellenfür
Veranlagungszeiträumeab 1990sind imBGBl. 1988| S. 1141ff. abgedruckt,

kungsgeld,Eingliederungsgeldoder Krankengeld
nachdemArbeitsförderungsgesetz,

b) Krankengeld, Mutterschaftsgeld,Verletztengeld,
Übergangsgeld oder vergleichbare Lohnersatz-
leistungennach der Reichsversicherungsordnung,
demGestzüberdieKrankenversicherungderLand-
wirte, dem Angestelltenversicherungsgesetzoder
demReichsknappschaftsgesetz,

c) Mutterschaftsgeld,ZuschußzumMutterschaftsgeld
sowie die SonderunterstützungnachdemMutter-
schutzgesetz,

d) Arbeitslosenbeihilfeoder Arbeitslosenhilfenach
demSoldatenversorgungsgesetz,

e) Entschädigungenfür Verdienstausfallnach dem
Bundesseuchengesetz,

f)}VersorgungskrankengeldoderÜbergangsgeldnach
demBundesversorgungsgesetz,

g) AufstockungsbeträgenachdemAltersteilzeitgesetz,
h) Verdienstausfallentschädigungnach dem Unter-

haltssicherungsgesetz
oder

2. ausländische Einkünfte, die nach einem Abkommen
zur Vermeidungder Doppelbesteuerungsteuerfrei
sind, oder Einkünfte, die nach einem sonstigen
zwischenstaatlichen Übereinkommen unter dem Vor-
behaltder Einbeziehungbeider Berechnungder Ein-
kommensteuer steuerfrei sind,

bezogen,so istaufdasnach$ 32aAbs. 1zuversteuernde
Einkommenein besondererSteuersatzanzuwenden.
(2) Der besondere Steuersatz nach Absatz 1 ist der

Steuersatz,dersichergibt,wennbeiderBerechnungder
Einkommensteuereinbezogenwerden:
1. imFalldesAbsatzes1Nr.1dieSummederbezogenen

LeistungennachAbzugdes Arbeitnehmer-Pauschbe-
trags($9aNr.1),soweiter nichtbeiderErmittlungder
Einkünfteaus nichtselbständigerArbeitabziehbarist;

2. im Fall des Absatzes 1 Nr.2 die dort bezeichneten
Einkünfte,ausgenommendiedarinenthaltenenaußer-
ordentlichenEinkünfte.
(3)DieTrägerderSozialleistungenimSinnedesAbsat-

zes 1 Nr. 1 haben bei Einstellungder Leistungoder
spätestensam Ende des jeweiligenKalenderjahrsdem
Empfängerdie Dauerdes LeistungszeitraumssowieArt
undHöhederwährenddes KalenderjahrsgezahltenLei-
stungenzu bescheinigen.In der Bescheinigungist der
EmpfängeraufdiesteuerlicheBehandlungdieserLeistun-
gen undseineSteuererklärungspflichthinzuweisen.

8 33
AußergewöhnlicheBelastungen

(1) Erwachseneinem Steuerpflichtigenzwangsläufig
größereAufwendungenals der überwiegendenMehrzahl
der Steuerpflichtigengleicher Einkommensverhältnisse,
gleicherVermögensverhältnisseund gleichenFamilien-
stands(außergewöhnlicheBelastung),so wirdaufAntrag
die Einkommensteuerdadurchermäßigt,daßderTeil der
Aufwendungen,der die demSteuerpflichtigenzumutbare
Belastung(Absatz3) übersteigt,vomGesamtbetragder
Einkünfteabgezogenwird.



(2) Aufwendungen erwachsen dem Steuerpflichtigen
zwangsläufig, wenn er sich ihnen aus rechtlichen,tatsäch-
lichenoder sittlichenGründennichtentziehenkannund
soweitdieAufwendungendenUmständennachnotwendig
sind undeinenangemessenenBetragnichtübersteigen.
Aufwendungen,diezu denBetriebsausgaben,Werbungs-
kosten oder Sonderausgaben gehören, bleiben dabei
außerBetracht;das giltfür AufwendungenimSinnedes
8 10 Abs. 1 Nr. 7 und 8 nur insoweit, als sie als Sonder-
ausgabenabgezogenwerdenkönnen.Aufwendungen,die
durchDiätverpflegungentstehen,könnennichtals außer-
gewöhnlicheBelastungberücksichtigtwerden.
(3)Die zumutbareBelastungbeträgt

über

bei einem Gesamtbetra bis nn überses: 9 30000| „. |100000der Einkünfte DM bis "DM
100 000
DM

1. bei Steuerpflichtigen,
die keine Kinder haben und bei
denen die Einkommensteuer
a) nach$ 32 aAbs. 1, ..... 5 6 7
b) nach 8 32 a Abs. 5 oder 6

(Splitting-Verfahren)...... 4 5 6
zu berechnen ist;

2. bei Steuerpflichtigenmit
a) einemKind oder

zweiKindern .......... 2 3 4
b) dreiodermehrKindern... 1 1 2

vomHundert
des Gesamtbetrags
der Einkünfte.

Als Kinder des Steuerpflichtigenzählen die, für die er
einenKinderfreibetragerhält.

8 33a
AußergewöhnlicheBelastung in besonderenFällen
(1) Erwachseneinem Steuerpflichtigenzwangsläufig

(8 33 Abs. 2) Aufwendungen für den Unterhalt und eine
etwaigeBerufsausbildungeinerPerson,fürdiewederder
Steuerpflichtige noch eine andere Person Anspruch auf
einenKinderfreibetraghat,sowirdaufAntragdieEinkom-
mensteuerdadurchermäßigt,daßdieAufwendungenvom
GesamtbetragderEinkünfteabgezogenwerden,undzwar
im Kalenderjahr

1. für eine Person, die das 18. Lebensjahrnoch nicht
vollendet hat oder für die der Steuerpflichtige die Vor-
aussetzungenfür einen Ausbildungsfreibetragnach
Absatz 2 erfüllt, bis zu 3024 Deutsche Mark,

2. für andere Personen bis zu 5400 Deutsche Mark.
Voraussetzungist,daßdie unterhaltenePersonkeinoder
nurein geringesVermögenbesitzt.Hatdie unterhaltene
PersonandereEinkünfteoderBezüge,diezurBestreitung
des Unterhaltsbestimmtoder geeignetsind, so vermin-
dernsichdieBeträgevon3024und5400DeutscheMark
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umdenBetrag,umdendieseEinkünfteundBezügeden
Betragvon 4500 DeutscheMark übersteigen.Ist die
unterhaltenePerson nicht unbeschränkteinkommen-
steuerpflichtig,so könnendieAufwendungennurabgezo-
genwerden,soweitsienachdenVerhältnissendesWohn-
sitzstaatsderunterhaltenenPersonnotwendigundange-
messensind,höchstensjedochderBetrag,dersichnach
denSätzen1bis3 ergibt;obderSteuerpflichtigesichden
Aufwendungen aus rechtlichen, tatsächlichen oder sitt-
lichenGründennichtentziehenkann,istnachinländischen
Maßstäbenzu beurteilen.Werdendie Aufwendungenfür
eineunterhaltenePersonvonmehrerenSteuerpflichtigen
getragen, so wird bei jedem der Teil des sich hiernach
ergebendenBetragsabgezogen,der seinemAnteil am
Gesamtbetragder Leistungenentspricht.
(2) ErwachseneinemSteuerpflichtigenAufwendungen

für die Berufsausbildungeines Kindes,für das er einen
Kinderfreibetrag erhält oder erhielte, wenn das Kind un-
beschränkteinkommensteuerpflichtigwäre, so wird auf
Antragein AusbildungsfreibetragvomGesamtbetragder
Einkünfteabgezogen.Das gleichegilt,wennein Kind im
Sinnedes8 32Abs. 1,fürdasderSteuerpflichtigekeinen
Kinderfreibetragerhält,dengesetzlichenGrundwehrdienst
oderZivildienstgeleistethatundimübrigendieVorausset-
zungendes Satzes 1 vorliegen,für die Zeitbis zur Voll-
endungdes29.LebensjahrsdesKindes.Ausbildungsfrei-
beträgekönnenje Kalenderjahrwiefolgtabgezogenwer-
den:
1. für ein Kind, das das 18. Lebensjahr noch nicht voll-

endet hat, in Höhe von 1800 Deutsche Mark, wenn das
Kind auswärtiguntergebrachtist;

2. für ein Kind,das das 18. Lebensjahrvollendethat,in
Höhevon2 400DeutscheMark.DieserBetragerhöht
sich auf 4200 DeutscheMark,wenn das Kind aus-
wärtiguntergebrachtist.

Die Ausbildungsfreibeträgevermindern sich jeweils um die
eigenenEinkünfteundBezügedesKindes,diezurBestrei-
tung seines Unterhalts oder seiner Berufsausbildung
bestimmtodergeeignetsind,soweitdiese3600Deutsche
MarkimKalenderjahrübersteigen,sowieumdievondem
KindalsAusbildungshilfeausöffentlichenMittelnodervon
Förderungseinrichtungen, die hierfür öffentliche Mittel
erhalten,bezogenenZuschüsse.Der anrechnungsfreie
Betragkann nur in ‘Anspruchgenommenwerden,wenn
der Steuerpflichtigefür das Kind einen Kinderfreibetrag
erhält.Füreinnichtunbeschränkteinkommensteuerpflich-
tiges Kind mindern sich die vorstehenden Beträge nach
MaßgabedesAbsatzes1Satz4. ErfüllenmehrereSteuer-
pflichtigefürdasselbeKinddieVoraussetzungendesSat-
zes 1, so kannder Ausbildungsfreibetraginsgesamtnur
einmalgewährtwerden.Stehtdas Kind zu zwei Steuer-
pflichtigen,diezusammendieVoraussetzungendes $ 26
Abs. 1 Satz1 nicht erfüllen, in einem Kindschaftsverhält-
nis,so erhältjederdieHälftedesAbzugsbetragsnachden
Sätzen1 bis 6. Stehtdas Kind zu mehrals zwei Steuer-
pflichtigenin einemKindschaftsverhältnis,so erhältein
Elternpaar zusammen die Hälfte des Abzugsbetrags. Lie-
genimFalldesSatzes9 beieinemElternpaardieVoraus-
setzungendes$ 26Abs. 1Satz 1nichtvor,so erhältjeder
Eiternteilein Viertel des Abzugsbetrags.Auf gemein-
samenAntrageines Elternpaares,bei demdie Voraus-
setzungendes$ 26Abs. 1 Satz1 nichtvorliegen,kannin
den Fällender Sätze8 bis 10 bei einerVeranlagungzur
Einkommensteuerder einemElternteilzustehendeAnteil
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amAbzugsbetragaufdenanderenEiternteilübertragen
werden.
(3) ErwachseneinemSteuerpflichtigenAufwendungen

durch die Beschäftigung einer Hilfe im Haushalt, so kön-
nen sie bis zu den folgenden Höchstbeträgen vom
Gesamtbetragder Einkünfteabgezogenwerden:
1. 1200 Deutsche Mark im Kalenderjahr, wenn

a) der Steuerpflichtigeoder sein nicht dauernd
getrenntlebenderEhegattedas60.Lebensjahrvoll-
endethatoder

b) wegenKrankheitdes Steuerpflichtigenoderseines
nichtdauerndgetrenntlebendenEhegattenoder
eines zu seinem HaushaltgehörigenKindes im
Sinnedes&32Abs. 1Satz 1odereineranderenzu
seinemHaushaltgehörigenunterhaltenenPerson,
für die eine Ermäßigungnach Absatz 1 gewährt
wird, die Beschäftigungeiner Hilfe im Haushalt
erforderlichist,

2. 1.800DeutscheMarkimKalenderjahr,wenneinederin
Nummer1Buchstabeb genanntenPersonenhilflosim
Sinnedes $ 33b oderschwerbehindertist.

ErwachseneinemSteuerpflichtigenwegender Unterbrin-
gung in einem Heim oder zur dauernden Pflege Aufwen-
dungen,dieKostenfürDienstleistungenenthalten,diemit
denen einer Hilfe imHaushalt vergleichbarsind, so können
sie biszu denfolgendenHöchstbeträgenvomGesamtbe-
tragder Einkünfteabgezogenwerden:
1. 1200 DeutscheMark,wennder Steuerpflichtigeoder

sein nichtdauernd getrenntlebender Ehegatte in einem
Heimuntergebrachtist,ohnepflegebedürftigzu sein,

2. 1800 Deutsche Mark, wenn die Unterbringung zur
dauerndenPflegeerfolgt.

Die jeweiligenHöchstbeträgeder Sätze 1 und2 können
auch bei Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des
8 26 Abs. 1 vorliegen,insgesamtnureinmalabgezogen
werden,es sei denn,die EhegattensindwegenPflege-
bedürftigkeiteinesder Ehegattenan einergemeinsamen
Haushaltsführunggehindert.
(4) Für jedenvollenKalendermonat,in demdie in den

Absätzen1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen nicht
vorgelegenhaben,ermäßigensichdie dortbezeichneten
Beträgeumje einZwölftel.EigeneEinkünfteundBezüge
der unterhaltenen Person oder des Kindes, die auf diese
Kalendermonateentfallen,verminderndie nach Satz1
ermäßigten Höchstbeträge und Freibeträge nicht. Als Aus-
bildungshilfebezogeneZuschüssemindernnur die zeit-
anteiligenHöchstbeträgeund Freibeträgeder Kalender-
monate,für die die Zuschüssebestimmtsind.
(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 und der Ab-

sätze2 und 3 kann wegen der in diesen Vorschriften
bezeichnetenAufwendungender Steuerpflichtigeeine
Steuerermäßigungnach8 33 nichtin Anspruchnehmen.

$33b
Pauschbeträgefür Behinderte,

Hinterbliebeneund Pflegepersonen
(1) Wegen der außergewöhnlichenBelastungen,die

einemBehindertenunmittelbarinfolgeseinerBehinderung
erwachsen,kanneranstelleeinerSteuerermäßigungnach

8 33 einenPauschbetragnachAbsatz3 geltendmachen
(Behinderten-Pauschbetrag).
(2) Die Pauschbeträge erhalten

1. Behinderte,derenGrad der Behinderungauf minde-
stens50 festgestelltist;

2. Behinderte,derenGradder Behinderungaufweniger
als 50, abermindestensauf25 festgestelltist,wenn
a) demBehindertenwegenseinerBehinderungnach

gesetzlichenVorschriftenRentenoderanderelau-
tendeBezügezustehen,undzwarauchdann,wenn
das Rechtaufdie Bezügeruhtoderder Anspruch
auf die BezügedurchZahlungeines Kapitalsab-
gefundenwordenist,oder

b) die Behinderungzu einer äußerlicherkennbaren
dauerndenEinbußederkörperlichenBeweglichkeit
geführthatoderaufeinertypischenBerufskrankheit
beruht.

(3)Die Höhedes Pauschbetragsrichtetsichnachdem
dauerndenGrad der Behinderung.Als Pauschbeträge
werdengewährtbei einemGradder Behinderung
von25und 30 600 Deutsche Mark
von35und 40 ........22200.: 840 Deutsche Mark
von45und 50 ....2222crere.n 1 110 Deutsche Mark
von55und 60 .....2222222... 1 410 Deutsche Mark
von65und 70 ..::2eceeeeennn 1740 Deutsche Mark
von 75und 80 ........2222... 2.070Deutsche Mark
von85und 90 .......222c220.. 2.400Deutsche Mark
von95und 100 ........222.... 2 760 Deutsche Mark.
Für Behinderte,die infolgeihrerBehinderungso hilflos
sind,daßsiefürdiegewöhnlichenundregelmäßigwieder-
kehrendenVerrichtungenimAblaufdes täglichenLebens
in erheblichemUmfangfremderHilfedauerndbedürfen,
und für Blindeerhöhtsich der Pauschbetragauf 7200
DeutscheMark.
(4) Personen,denen laufendeHinterbliebenenbezüge

bewilligtwordensind,erhaltenaufAntrageinenPausch-
betragvon 720DeutscheMark (Hinterbliebenen-Pausch-
betrag),wenndieHinterbliebenenbezügegeleistetwerden
t. nach dem Bundesversorgungsgesetz oder einem

anderen Gesetz, das die Vorschriften des Bundesver-
sorgungsgesetzes über Hinterbliebenenbezügefür ent-
sprechend anwendbar erklärt, oder

2. nachdenVorschriftenüberdie gesetzlicheUnfallver-
sicherung oder

3. nach den beamtenrechtlichen Vorschriften an Hinter-
bliebeneeinesan denFolgeneinesDienstunfallsver-
storbenen Beamten oder

4. nach den Vorschriftendes Bundesentschädigungs-
gesetzes über die Entschädigungfür Schäden an
Leben, Körper oder Gesundheit.

Der Pauschbetragwird auch dann gewährt,wenn das
Recht auf die Bezüge ruht oder der Anspruchauf die
BezügedurchZahlungeinesKapitalsabgefundenworden
ist.
(5)StehtderBehinderten-PauschbetragoderderHinter-

bliebenen-PauschbetrageinemKinddesSteuerpflichtigen
zu, für das er einenKinderfreibetragerhält,so wirdder,
PauschbetragaufAntragaufden Steuerpflichtigenüber-
tragen, wenn ihn das Kind nicht in Anspruch nimmt.Erhal-



tenfürdasKindmehrereSteuerpflichtigeeinenKinderfrei-
betrag, so gilt für die Übertragung des Pauschbetrags
8 33aAbs.2 Sätze8 bis10sinngemäß.Abweichendhier-
vonkannaufgemeinsamenAntrageinesElternpaares,bei
dem die Voraussetzungendes $ 26 Abs. 1 Satz1 nicht
vorliegen,bei einer Veranlagungzur Einkommensteuer
derzu übertragendePauschbetragandersaufgeteiltwer-
den; in diesem Fall kann eine Steuerermäßigungnach
8 33 wegenderAufwendungen,fürdie der Behinderten-
Pauschbetraggilt,nichtgewährtwerden.
(6) Wegen der außergewöhnlichenBelastungen,die

einem Steuerpflichtigendurch die Pflege einer Person
erwachsen,dienichtnurvorübergehendso hilflosist,daß
siefürdiegewöhnlichenundregelmäßigwiederkehrenden
VerrichtungenimAblaufdes täglichenLebens in erheb-
lichemUmfangfremderHilfe dauerndbedarf,kann er
anstelleeinerSteuerermäßigungnach$33einenPausch-
betragvon 1800DeutscheMarkimKalenderjahrgeltend
machen(Pflege-Pauschbetrag).Voraussetzungist, daß
derSteuerpflichtigediePflegeimInlandentwederinseiner
Wohnungoder in der Wohnungdes Pflegebedürftigen
persönlichdurchführt.WirdeinPflegebedürftigervonmeh-
rerenSteuerpflichtigenimVeranlagungszeitraumgepflegt,
wirdderPauschbetragnachderZahlderPflegepersonen,
bei denen die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 vor-
liegen,geteilt.
(7)DieBundesregierungwirdermächtigt,durchRechts-

verordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu bestim-
men,wienachzuweisenist,daßdieVoraussetzungenfür
die Inanspruchnahmeder Pauschbeträgevorliegen.

8 33c
Kinderbetreuungskosten

(1) Aufwendungenfür Dienstleistungenzur Betreuung
eines zum Haushalteines Alleinstehendengehörenden
unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Kindes, das
nach$ 32 Abs. 1 bis 3 zu berücksichtigenist,geltenals
außergewöhnlicheBelastungim Sinne des $ 33, soweit
die Aufwendungenwegen
1. Erwerbstätigkeitoder
2. körperlicher,geistigeroder seelischer Behinderung

oder
3. Krankheit
des Steuerpflichtigenerwachsen.Im Fall der Nummer3
mußdie Krankheitinnerhalbeineszusammenhängenden
Zeitraumsvon mindestensdrei Monaten bestanden
haben. Satz 2 gilt nicht, wenn der Krankheitsfall unmittel-
bar imAnschlußan eineErwerbstätigkeiteintritt.DieAuf-
wendungenkönnennurberücksichtigtwerden,soweitsie
denUmständennachnotwendigsindundeinenangemes-
senenBetragnichtübersteigen.AufwendungenfürUnter-
richt,die VermittlungbesondererFähigkeiten,sportliche
undandereFreizeitbetätigungenwerdennichtberücksich-
tigt.

(2) Alleinstehendsind Unverheiratetesowie Verheira-
tete,dievonihremEhegattendauerndgetrenntleben.Als
alleinstehendgeltenauch Verheiratete,deren Ehegatte
nichtunbeschränkteinkommensteuerpflichtigist.
(3) Der nach Absatz 1 abzuziehende Betrag darf bei

AlleinstehendenmiteinemKind (Absatz1 Satz 1) 4000
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DeutscheMarkimKalenderjahrnichtübersteigen.Dieser
BetragerhöhtsichfürjedesweitereKindum2000 Deut-
sche Mark. Für jedenvollenKalendermonat,in demdie
VoraussetzungendesAbsatzes1nichtvorgelegenhaben,
ermäßigtsich der für das Kind in Betrachtkommende
Höchstbetragoder Erhöhungsbetragum ein Zwölftel.
Gehörtedas Kind gleichzeitigzum Haushaltvon zwei
Alleinstehenden,so ist bei jedem von ihnen der maß-
gebendeHöchstbetragoder Erhöhungsbetragzur Hälfte
anzusetzen.

(4)FürAufwendungenimSinnedesAbsatzes1wirdbei
AlleinstehendenmiteinemKind(Absatz1 Satz1)minde-
stenseinPauschbetragvon480DeutscheMarkimKalen-
derjahr abgezogen.Der Pauschbetragerhöht sich für
jedes weitereKind um 480 DeutscheMark. Absatz3
Sätze 3 und 4 gilt entsprechend.

(5)Bei Ehegatten,diebeideunbeschränkteinkommen-
steuerpflichtigsindundnichtdauerndgetrenntleben,gel-
tenAbsatz1,Absatz3 Sätze1bis3undAbsatz4entspre-
chend,soweitdieAufwendungenwegen
1. körperlicher,geistigeroder seelischer Behinderung

oder
2. Krankheit
eines Ehegattenerwachsen,wennder andereEhegatte
erwerbstätigoderebenfallskrankoderbehindertist.

8 34
Außerordentliche Einkünfte

(1) Sind in dem Einkommen außerordentliche Einkünfte
enthalten,so ist diedaraufentfallendeEinkommensteuer
nacheinemermäßigtenSteuersatzzu bemessen.Dieser
beträgtfürdenTeilderaußerordentlichenEinkünfte,der
den Betrag von 30 Millionen Deutsche Mark nicht über-
steigt,dieHälftedesdurchschnittlichenSteuersatzes,der
sich ergäbe,wenndie tariflicheEinkommensteuernach
dem gesamtenzu versteuerndenEinkommenzuzüglich
der demProgressionsvorbehaltunterliegendenEinkünfte
zu bemessenwäre.Aufdasverbleibendezuversteuernde
Einkommenistvorbehaltlichdes Absatzes3 die Einkom-
mensteuertabelle anzuwenden. Die Sätze 1 bis 3 gelten
nicht,wennderSteuerpflichtigeaufdieaußerordentlichen
Einkünfteganzoderteilweise$ 6 b oder$ 6 c anwendet.

(2)Als außerordentlicheEinkünfteimSinnedesAbsat-
zes1 kommennur in Betracht
1. VeräußerungsgewinneimSinneder8814,14aAbs. 1,

8816, 17 und 18Abs.3;
2. EntschädigungenimSinnedes &24 Nr. 1;
3. Nutzungsvergütungenund Zinsenim Sinnedes $ 24

Nr.3, soweitsie füreinenZeitraumvonmehrals drei
Jahren nachgezahltwerden.

(3) Die Einkommensteuerauf Einkünfte,die die Ver-
gütungfür eine mehrjährigeTätigkeitsind, beträgtdas
Dreifachedes UnterschiedsbetragszwischenderEinkom-
mensteuerfürdas umdieseEinkünftevermindertezuver-
steuerndeEinkommen(verbleibendeszu versteuerndes
Einkommen) und der Einkommensteuer für das verblei-
bendezu versteuerndeEinkommenzuzüglicheinesDrit-
telsdieserEinkünfte.
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$ 34a
(weggefallen)
834b

Steuersätze
bei außerordentlichen Einkünften aus Forstwirtschaft
(1) Wird ein Bestandsvergleichfür das stehendeHolz

nichtvorgenommen,so sinddie ermäßigtenSteuersätze
dieserVorschriftaufEinkünfteausdenfolgendenHolznut-
zungsartenanzuwenden:
1. AußerordentlicheHolznutzungen.DassindNutzungen,

die außerhalbdes festgesetztenNutzungssatzes
(Absatz4 Nr. 1)anfallen,wennsieauswirtschaftlichen
Gründenerfolgtsind.BeiderBemessungistdieaußer-
ordentlicheNutzungdeslaufendenWirtschaftsjahrsum
die in den letztendreiWirtschaftsjahreneingesparten
Nutzungen(nachgeholteNutzungen)zu kürzen.Außer-
ordentlicheNutzungenundnachgeholteNutzungenlie-
gen nur insoweitvor, als die um die Holznutzungen
infolge höherer Gewalt (Nummer2) verminderte
Gesamtnutzungden Nutzungssatzübersteigt;

2. HolznutzungeninfolgehöhererGewalt(Kalamitätsnut-
zungen).DassindNutzungen,diedurchEis-,Schnee-,
Windbruch oder Windwurf, Erdbeben, Bergrutsch,
Insektenfraß,Brand oder ein anderesNaturereignis,
das in seinen Folgen den angeführtenEreignissen
gleichkommt,verursachtwerden.Zu diesen rechnen
nichtdieSchäden,dieinderForstwirtschaftregelmäßig
entstehen.
(2) Bei der Ermittlungder Einkünfte aus den einzeinen

Holznutzungsartensind
1. die persönlichenund sachlichenVerwaltungskosten,

GrundsteuerundZwangsbeiträge,soweitsie zu den
festenBetriebsausgabengehören,beidenEinnahmen
aus ordentlichenHolznutzungenund Holznutzungen
infolgehöhererGewalt,dieinnerhalbdesNutzungssat-
zes (Absatz4 Nr. 1) anfallen,zu berücksichtigen.Sie
sindentsprechendderHöheder Einnahmenaus den
bezeichnetenHolznutzungenaufdiesezu verteilen;

2. dieanderenBetriebsausgabenentsprechendderHöhe
der Einnahmenaus allenHolznutzungsartenaufdiese
zu verteilen.
(3) Die Einkommensteuerbemißtsich

1. bei Einkünftenaus außerordentlichenHolznutzungen
im Sinne des Absatzes1 Nr. 1 nachdemSteuersatz
des$34Abs.1Sätze1und2,deraufaußerordentliche
Einkünftebiszu30MillionenDeutscheMarkanzuwen-
den ist;

2. bei Einkünftenaus nachgeholtenNutzungenimSinne
des Absatzes1 Nr.1 nach dem durchschnittlichen
Steuersatz,der sich beiAnwendungder Einkommen-
steuertabelleauf das Einkommenohne Berücksichti-
gungderEinkünfteausaußerordentlichenHolznutzun-
gen, nachgeholtenNutzungenund Holznutzungen
infolgehöhererGewaltergibt,mindestensjedochauf
10vomHundertder Einkünfteaus nachgeholtenNut-
zungen;

3. bei Einkünftenaus Holznutzungeninfolge höherer
GewaltimSinnedes Absatzes1 Nr.2,
a) soweitsie im Rahmendes Nutzungssatzes(Ab-

satz4 Nr. 1) anfallen,nach dem Steuersatzder
Nummer1,

b) soweit sie den Nutzungssatz übersteigen, nach dem
halben Steuersatz der Nummer 1,

c) soweit sie den doppeltenNutzungssatzüberstei-
gen,nacheinemVierteldesSteuersatzesderNum-
mer1.

(4)Die Steuersätzedes Absatzes3 sindnurunterden
folgendenVoraussetzungenanzuwenden:
1. Auf GrundeinesamtlichanerkanntenBetriebsgutach-

tens oder durch ein Betriebswerk muß periodisch für
zehn Jahre ein Nutzungssatzfestgesetztsein. Dieser
mußden Nutzungenentsprechen,die unterBerück-
sichtigungder vollen jährlichenErtragsfähigkeitdes
Waldesin Festmeternnachhaltigerzielbarsind;

2. Die in einemWirtschaftsjahrerzieltenverschiedenen
Nutzungenmüssenmengenmäßignachgewiesenwer-
den;

3. SchädeninfolgehöhererGewaltmüssenunverzüglich
nachFeststellungdes Schadensfallsdemzuständigen
Finanzamtmitgeteiltwerden.

V. Steuerermäßigungen

1. Steuerermäßigungbei ausländischenEinkünften

834c
(1)BeiunbeschränktSteuerpflichtigen,diemitausländi-

schen Einkünften in dem Staat, aus dem die Einkünfte
stammen,zu einerderdeutschenEinkommensteuerent-
sprechendenSteuerherangezogenwerden,ist die fest-
gesetzte und gezahlte und keinem Ermäßigungsanspruch
mehrunterliegendeausländischeSteueraufdiedeutsche
Einkommensteueranzurechnen,dieaufdieEinkünfteaus
diesemStaat entfällt.Die auf diese ausländischenEin-
künfteentfallendedeutscheEinkommensteuerist in der
Weisezu ermitteln,daßdiesichbeiderVeranlagungdes
zu versteuerndenEinkommens(einschließlichderauslän-
dischenEinkünfte)nach den 8832a, 32b, 34 und 34b
ergebendedeutscheEinkommensteuerimVerhältnisdie-
ser ausländischenEinkünftezumGesamtbetragder Ein-
künfteaufgeteiltwird.DieausländischenSteuernsindnur
insoweitanzurechnen,alssieaufdieimVeranlagungszeit-
raumbezogenenEinkünfteentfallen.
(2)StattderAnrechnung(Absatz1)istdieausländische

SteueraufAntragbei der Ermittlungdes Gesamtbetrags
der Einkünfteabzuziehen.
(3) Bei unbeschränktSteuerpflichtigen,bei deneneine

ausländischeSteuervomEinkommennachAbsatz1nicht
angerechnetwerdenkann,weildieSteuernichtderdeut-
schen Einkommensteuerentsprichtoder nicht in dem
Staaterhobenwird,ausdemdieEinkünftestammen,oder
weil keineausländischenEinkünftevorliegen,istdie fest-
gesetzteundgezahlteundkeinemErmäßigungsanspruch
mehrunterliegendeausländischeSteuerbei der Ermitt-
lungdesGesamtbetragsderEinkünfteabzuziehen,soweit
sie auf Einkünfteentfällt,die der deutschenEinkommen-
steuerunterliegen.
(4)StattderAnrechnungoderdesAbzugseinerauslän-

dischenSteuer (Absätze1 bis 3) ist bei unbeschränkt
Steuerpflichtigenauf Antrag die auf ausländischeEin-



künfteausdemBetriebvonHandelsschiffeniminternatio-
nalen VerkehrentfallendeEinkommensteuernach dem
Steuersatzdes $ 34Abs. 1 Sätze 1 und2 zu bemessen,
der auf außerordentlicheEinkünftebis zu 30 Millionen
Deutsche Mark anzuwenden ist. Handelsschiffe werden im
internationalenVerkehr betrieben,wenn eigene oder
gecharterteHandelsschiffe,die im Wirtschaftsjahrüber-
wiegendin eineminländischenSeeschiffsregistereinge-
tragensind unddie Flaggeder BundesrepublikDeutsch-
land führen,in diesemWirtschaftsjahrüberwiegendzur
Beförderungvon Personenund Gütern im Verkehrmit
oderzwischenausländischenHäfen,innerhalbeinesaus-
ländischenHafensoder zwischeneinemausländischen
HafenundderfreienSee eingesetztwerden.ZumBetrieb
von Handelsschiffenim internationalenVerkehrgehören
auch die Vercharterungvon Handelsschiffenfür die in
Satz2 bezeichnetenZwecke,wenn die Handelsschiffe
vom Vercharterer ausgerüstet worden sind, die mit dem
BetriebundderVercharterungvonHandelsschiffeninun-
mittelbaremZusammenhangstehendenNeben-undHilfs-
geschäftesowiedie Veräußerungvon im internationalen
VerkehrbetriebenenHandelsschiffen.Als ausländische
Einkünfteim Sinne des Satzes 1 gelten,wennein Ge-
werbebetriebausschließlichdenBetriebvonHandelsschif-
fen im internationalenVerkehr zum Gegenstandhat,
80vomHundertdesGewinnsdiesesGewerbebetriebs.Ist
Gegenstandeines Gewerbebetriebsnichtausschließlich
der Betriebvon Handelsschiffenim internationalenVer-
kehr, so gelten 80 vom Hundertdes Teiis des Gewinns des
Gewerbebetriebs, der auf den Betriebvon Handelsschiffen
im internationalenVerkehrentfällt,als ausländischeEin-
künfteimSinnedesSatzes1;indiesemFallistVorausset-
zungfürdieAnwendungdesSatzes1,daßdieserTeildes
Gewinnsgesondertermitteltwird.DieSätze1 und3 bis5
sind sinngemäß anzuwenden, wenn eigene oder gechar-
terteSchiffe,die imWirtschaftsjahrüberwiegendineinem
inländischenSeeschiffsregistereingetragensind unddie
Flagge der Bundesrepublik Deutschland führen, in diesem
Wirtschaftsjahrüberwiegendaußerhalbder deutschen
Hoheitsgewässerzur Aufsuchungvon Bodenschätzen
oder zur Vermessung von Energielagerstätten unter dem
Meeresbodeneingesetztwerden.
(5) Die obersten Finanzbehörden der Länder können mit

Zustimmung des Bundesministers der Finanzen die auf
ausländischeEinkünfteentfallendedeutscheEinkommen-
steuer ganz oder zum Teil erlassen oder in einem Pausch-
betrag festsetzen,wenn es aus volkswirtschaftlichen
GründenzweckmäßigistoderdieAnwendungdesAbsat-
zes 1 besondersschwierigist.
(6) Die Absätze 1 bis 3 sind vorbehaltlich der Sätze 2

und 3 nicht anzuwenden, wenn die Einkünfte aus einem
ausländischen Staat stammen, mit dem ein Abkommen
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung besteht. Soweit in
einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rungdie AnrechnungeinerausländischenSteuerauf die
deutsche Einkommensteuer vorgesehen ist, sind Absatz 1
Sätze 2 und 3 und Absatz 2 entsprechend auf die nach
dem Abkommen anzurechnende ausländische Steuer an-
zuwenden. Wird bei Einkünften aus einem ausländischen
Staat,mitdemeinAbkommenzur Vermeidungder Dop-
pelbesteuerungbesteht,nach den Vorschriftendieses
Abkommensdie Doppelbesteuerungnichtbeseitigtoder
bezieht sich das Abkommen nicht auf eine Steuer vom
Einkommen dieses Staates, so sind die Absätze 1 und 2
entsprechendanzuwenden.
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(7)DurchRechtsverordnungkönnenVorschriftenerlas-
sen werdenüber
1. dieAnrechnungausländischerSteuern,wenndieaus-

ländischen Einkünfte aus mehreren fremden Staaten
stammen,

2. den Nachweisüberdie Höhe der festgesetztenund
gezahltenausländischenSteuern,

3. dieBerücksichtigungausländischerSteuern,dienach-
träglicherhobenoderzurückgezahltwerden.

8 34d
Ausländische Einkünfte

AusländischeEinkünfteimSinnedes$ 34cAbs. 1bis5
sind
1. Einkünfteaus einer in einem ausländischenStaat

betriebenenLand-undForstwirtschaft($$13und 14)
und Einkünfte der in den Nummern 3, 4, 6, 7 und 8
Buchstabec genanntenArt,soweitsiezudenEinkünf-
ten aus Land-und ‚Forstwirtschaftgehören;

2. Einkünfteaus Gewerbebetrieb(8815und 16),
a) die durch eine in einem ausländischen Staat be-

legene Betriebsstätte oder durch einen in einem
ausländischenStaat tätigen ständigenVertreter
erzielt werden, und Einkünfteder in den Num-
mern3, 4, 6, 7 und8 Buchstabec genanntenArt,
soweit sie zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb
gehören, \

b) die aus Bürgschafts-und Avalprovisionenerzielt
werden, wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäfts-
leitungoderSitz in einemausländischenStaathat,
oder

c) die durch den Betriebeigeneroder gecharterter
Seeschiffeoder Luftfahrzeugeaus Beförderungen
zwischen ausländischen oder von ausländischen zu
inländischen Häfen erzielt werden, einschließlich
der Einkünfte aus anderen mit solchen Beförderun-
gen zusammenhängenden, sich auf das Ausland
erstreckendenBeförderungsleistungen;

3. Einkünfteaus selbständigerArbeit($ 18),die ineinem
ausländischenStaatausgeübtoderverwertetwirdoder
wordenist,undEinkünfteder in denNummern4, 6, 7
und8 Buchstabec genanntenArt, soweitsie zu den
Einkünftenaus selbständigerArbeitgehören;

4. Einkünfteaus der Veräußerungvon
a) Wirtschaftsgütern,die zumAnlagevermögeneines

Betriebs gehören, wenn die Wirtschaftsgüterin
einemausländischenStaatbelegensind,

b) Anteilen an Kapitalgesellschaften, wenn dieGesell-
schaftGeschäftsleitungoderSitzineinemausländi-
schenStaathat;

5. Einkünfteaus nichtselbständigerArbeit($ 19),die in
einemausländischenStaat ausgeübtoder, ohne im
Inlandausgeübtzu werdenoderwordenzu sein, in
einemausländischenStaatverwertetwirdoderworden
ist, und Einkünfte,die von ausländischenöffentlichen
KassenmitRücksichtaufeingegenwärtigesoderfrü-
heresDienstverhältnisgewährtwerden.Einkünfte,die
voninländischenöffentlichenKasseneinschließlichder
Kassen der DeutschenBundesbahnund der Deut-
schen Bundesbankmit Rücksichtauf ein gegenwär-
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tigesoder früheresDienstverhältnisgewährtwerden,
gelten auch dann als inländische Einkünfte, wenn die
Tätigkeitin einemausländischenStaatausgeübtwird
oder worden ist;

6. Einkünfte aus Kapitalvermögen ($ 20), wenn der
SchuldnerWohnsitz, Geschäftsleitungoder Sitz in
einem ausländischen Staat hat oder das Kapitalvermö-
gen durchausländischenGrundbesitzgesichertist;

7. Einkünfteaus Vermietungund Verpachtung(821),
soweitdas unbeweglicheVermögenoder die Sach-
inbegriffein einemausländischenStaatbelegenoder
die Rechtezur Nutzungin einemausländischenStaat
überlassenwordensind;

8. sonstigeEinkünfteim Sinnedes $ 22, wenn
a) derzur LeistungderwiederkehrendenBezügeVer-

pflichteteWohnsitz,Geschäftsleitungoder Sitz in
einem ausländischen Staat hat,

b) bei Spekulationsgeschäften die veräußerten Wirt-
schaftsgüterin einemausländischenStaatbelegen
sind,

c) bei Einkünftenaus Leistungeneinschließlichder
Einkünfteaus LeistungenimSinnedes$ 49Abs. 1
Nr. 9 der zur Vergütung der Leistung Verpflichtete
Wohnsitz, Geschäftsleitungoder Sitz in einem
ausländischenStaathat.

2. Steuerermäßigung
bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft

8 34e
(1) Die tarifliche Einkommensteuer ermäßigt sich vor-

behaltlich des Absatzes 2 um die Einkommensteuer, die
auf den Gewinndes Veranlagungszeitraumsaus einem
land-und forstwirtschaftlichenBetriebentfällt,höchstens
jedoch um 2 000 Deutsche Mark, wenn der Gewinn des im
VeranlagungszeitraumbeginnendenWirtschaftsjahrsnicht
nach&13aermitteltwordenistunddenBetragvon50000
DeutscheMarknichtübersteigt.BeträgtderGewinnmehr
als50000DeutscheMark,so vermindertsichderHöchst-
betragfürdieSteuerermäßigungum20vomHundertdes
Betrags,um den der Gewinn den Betragvon 50000
DeutscheMark übersteigt.Sind an einemsolchenland-
undforstwirtschaftlichenBetriebmehrereSteuerpflichtige
beteiligt,so istderHöchstbetragfürdieSteuerermäßigung
auf die Beteiligten nach ihrem Beteiligungsverhältnis auf-
zuteilen.DieAnteileder Beteiligtenan demHöchstbetrag
für die Steuerermäßigungsind gesondertfestzustellen
(8179Abgabenordnung).
(2) Die Steuerermäßigungdarf beimSteuerpflichtigen

nichtmehrals insgesamt2 000DeutscheMarkbetragen.
Die auf den Gewinn des Veranlagungszeitraumsnach
Absatz1Satz 1entfallendeEinkommensteuerbemißtsich
nach dem durchschnittlichenSteuersatzder tariflichen
Einkommensteuer; dabei ist dieser Gewinn um den Teil
des Freibetragsnach 8 13 Abs.3 zu kürzen,der dem
Verhältnisdes Gewinnszu den Einkünftendes Steuer-
pflichtigenaus Land- und Forstwirtschaftvor Abzugdes
Freibetragsentspricht.WerdenEhegattennachden8826,
26b zusammenveranlagt,wird die Steuerermäßigung
jedemder Ehegattengewährt,soweitsie Inhaberoder
Mitinhaberverschiedenerland- und forstwirtschaftlicher
BetriebeimSinnedes Absatzes1 Satz 1 sind.

2 a. Steuerermäßigung
für SteuerpflichtigemitKindern

bei Inanspruchnahme erhöhter Absetzungen
fürWohngebäudeoderder Steuerbegünstigungen

für eigengenutztesWohneigentum

8341
(1)BeiSteuerpflichtigen,dieerhöhteAbsetzungennach

87b oder nach 8 15 des Berlinförderungsgesetzesin
Anspruchnehmen,ermäßigtsich die tariflicheEinkom-
mensteuer,vermindertum die sonstigenSteuerermäßi-
gungenmitAusnahmeder$$34gund35,aufAntragum
je 600 DeutscheMark für das zweiteundjedesweitere
KinddesSteuerpflichtigenoderseinesEhegatten.Voraus-
setzungist,
1. daßderSteuerpflichtigedasObjekt,beieinemZweifa-

milienhausmindestenseine Wohnung,zu eigenen
Wohnzweckennutztoder wegendes Wechselsdes
Arbeitsortesnicht zu eigenenWohnzweckennutzen
kannund

2. daßes sicheinschließlichdeserstenKindesumKinder
imSinnedes 8 32Abs. 1bis5 handelt,diezumHaus-
haltdes Steuerpflichtigengehörenoderin demfürdie
erhöhtenAbsetzungenmaßgebendenBegünstigungs-
zeitraumgehörthaben,wenndieseZugehörigkeitauf
Dauerangelegtist oderwar.
(2) Bei Steuerpflichtigen,die die Steuerbegünstigung

nach8 10eAbs. 1 bis5 odernach$ 15bdesBerlinförde-
rungsgesetzesin Anspruchnehmen,ermäßigtsich die
tariflicheEinkommensteuer,vermindertumdie sonstigen
SteuerermäßigungenmitAusnahmeder 8834g und 35,
aufAntragumje 750DeutscheMarkfür jedes Kinddes
SteuerpflichtigenoderseinesEhegattenimSinnedes$ 32
Abs. 1 bis5. Voraussetzungist,daßdas Kind-zumHaus-
halt des Steuerpflichtigengehört oder in dem für die
SteuerbegünstigungmaßgebendenZeitraumgehörthat,
wenndieseZugehörigkeitaufDauerangelegtistoderwar.
(3) Die SteuerermäßigungkannderSteuerpflichtigeim

Kalenderjahr nur für ein Objekt in Anspruch nehmen.

2 b. Steuerermäßigung
bei MitgliedsbeiträgenundSpenden

an politischeParteien
und an unabhängige Wählervereinigungen

834g
Die tarifliche Einkommensteuer, vermindertum die son-

stigen Steuerermäßigungenmit Ausnahme des $ 35,
ermäßigtsich bei MitgliedsbeitrfägenundSpendenan
1. politischeParteienimSinnedes$2desParteiengeset-

zes und
2. Vereine ohne Parteicharakter, wenn

a) derZweckdesVereinsausschließlichdaraufgerich-
tet ist,durchTeilnahmemiteigenenWahlvorschlä-
gen an Wahlen auf Bundes-, Landes- oder Kommu-
nalebenebei der politischenWillensbildungmitzu-
wirken, und

b\ der Verein auf Bundes-, Landes- oder Kommunal-
ebenebei der jeweilsletztenWahlwenigstensein



Mandat errungen oder der zuständigen Wahlbe-
hördeoderdemzuständigenWahlorganangezeigt
hat,daßer miteigenenWahlvorschlägenauf Bun-
des-,Landes-oderKommunalebenean derjeweils
nächsten Wahl teilnehmen will.

NimmtderVereinan der jeweilsnächstenWahl nicht
teil,wirddieErmäßigungnurfürdiebiszumWahltagan
ihn geleistetenBeiträgeund Spendengewährt.Die
Ermäßigungfür BeiträgeundSpendenan denVerein
wird erst wiedergewährt,wenn er sich mit eigenen
WahlvorschlägenaneinerWahlbeteiligthat.DieErmä-
BigungwirdindiesemFallenurfürBeiträgeundSpen-
den gewährt, die nach Beginn des Jahres, in dem die
Wahl stattfindet,geleistet werden.

Die Ermäßigungbeträgt50 vomHundertder Ausgaben,
höchstensjeweils600DeutscheMarkfürAusgabennach
den Nummern 1 und 2, im Falle der Zusammenveranla-
gung von Ehegattenhöchstensjeweils 1200 Deutsche
Mark.$ 10b Abs.3 und4 giltentsprechend.

3. Steuerermäßigung
bei BelastungmitErbschaftsteuer

8 35
Sind bei der Ermittlungdes EinkommensEinkünfte

berücksichtigtworden,die imVeranlagungszeitraumoder
indenvorangegangenenvierVeranlagungszeiträumenals
ErwerbvonTodeswegender Erbschaftsteuerunterlegen
haben,so wirdaufAntragdie umsonstigeSteuerermäßi-
gungengekürztetariflicheEinkommensteuer,dieaufdiese
Einkünfteanteiligentfällt,um den in Satz2 bestimmten
Hundertsatzermäßigt.DerHundertsatzbemißtsichnach
dem Verhältnis, in dem die festgesetzte Erbschaftsteuer
zudemBetragsteht,dersichergibt,wenndemerbschaft-
steuerpflichtigenErwerb ($ 10 Abs. 1 Erbschaftsteuer-
gesetz)die Freibeträgenachden 88 16 und 17 undder
steuerfreieBetragnach8 5 des Erbschaftsteuergesetzes
hinzugerechnetwerden.Die Sätze1 und2 geltennicht,
soweit Erbschaftsteuer nach $ 10 Abs. i Nr. 1a ab-
gezogenwird.

VI. Steuererhebung

1. Erhebungder Einkommensteuer

8 36
Entstehung und Tilgung der Einkommensteuer
(1) Die Einkommensteuer entsteht, soweit in diesem

Gesetz nichtsanderesbestimmtist,mitAblaufdes Ver-
anlagungszeitraums.
(2) Auf die Einkommensteuer werden angerechnet:

1. diefürdenVeranlagungszeitraumentrichtetenEinkom-
mensteuer-Vorauszahlungen(837);

2. die durch SteuerabzugerhobeneEinkommensteuer,
soweitsie auf die bei der VeranlagungerfaßtenEin-
künfteentfälltundnichtdie Erstattungbeantragtoder
durchgeführtwordenist;

3. die Körperschaftsteuereiner unbeschränktkörper-
schaftsteuerpflichtigenKörperschaftoder Personen-
vereinigungin Höhevon%sder Einnahmenim Sinne
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des 820 Abs.1 Nr.1 oder 2. Das gleichegilt bei
Einnahmenim Sinne des $ 20 Abs.2 Nr.2 Buchsta-
bea, die aus der erstmaligenVeräußerungvon Divi-
dendenscheinenodersonstigenAnsprüchendurchden
Anteilseigner erzielt worden sind; in diesen Fällen
beträgtdie anrechenbareKörperschaftsteuerhöch-
stensY%sdesBetrags,deraufdieveräußertenAnsprü-
che ausgeschüttetwird.DieAnrechnungerfolgtunab-
hängigvonderEntrichtungderKörperschaftsteuer.Die
Körperschaftsteuerwirdnichtangerechnet:
a) in den Fällendes $ 36a,
b) wenn die in den 8844, 45 oder 46 des Körper-

schaftsteuergesetzes bezeichnete Bescheinigung
nichtvorgelegtwordenist,

c) wenn die Vergütungnach den $$36b, 36c oder
36d beantragtoderdurchgeführtwordenist,

d) wenn bei Einnahmenaus der Veräußerungvon
Dividendenscheinenoder sonstigenAnsprüchen
durchdenAnteilseignerdieveräußertenAnsprüche
erst nachAblaufdes Kalenderjahrsfälligwerden,
das aufden Veranlagungszeitraumfolgt,

e) wenndie EinnahmennacheinemAbkommenzur
Vermeidungder Doppelbesteuerungin demande-
ren Vertragsstaat besteuert werden können,

f} wenn die Einnahmenbei der Veranlagungnicht
erfaßt werden.

(3) Die SteuerbeträgenachAbsatz2 Nr.2 und3 sind
jeweils auf volle DeutscheMark aufzurunden.Bei den
durch SteuerabzugerhobenenSteuern ist jeweils die
Summeder BeträgeeinereinzelnenAbzugsteueraufzu-
runden;dieSummedervondenKapitalerträgenimSinne
des 843 Abs. 1 Nr. 5 erhobenen Kapitalertragsteuer ist
gesondertaufzurunden.
(4) Wenn sich nach der Abrechnungein Überschuß

zuungunstendes Steuerpflichtigenergibt,hatder Steuer-
pflichtige(Steuerschuldner)diesenBetrag,soweiter den
fällig gewordenen,aber nicht entrichtetenEinkommen-
steuer-Vorauszahlungenentspricht,sofort, im übrigen
innerhalbeinesMonatsnachBekanntgabedesSteuerbe-
scheidszu entrichten(Abschlußzahlung).Wennsichnach
der Abrechnung ein Überschuß zugunsten des
Steuerpflichtigenergibt,wirddieserdemSteuerpflichtigen
nachBekanntgabedes Steuerbescheidsausgezahlt.Bei
Ehegatten,die nachden $$26, 26b zusammenzur Ein-
kommensteuerveranlagtwordensind,wirktdie Auszah-
lunganeinenEhegattenauchfürundgegendenanderen
Ehegatten.

836a
Ausschluß der Anrechnung

von Körperschaftsteuerin Sonderfällen
(1) Die Anrechnungvon Körperschaftsteuernach$ 36

Abs.2 Nr.3 ist einemAnteilseignermitbeherrschendem
Einfluß auf die ausschüttende Körperschaft oder Perso-
nenvereinigungzu versagenoderbei ihmrückgängigzu
machen,soweit die anzurechnendeKörperschaftsteuer
nichtdurchdie ihrentsprechendegezahlteKörperschaft-
steuer gedecktist und nach Beginn der Vollstreckung
wegendieserrückständigenKörperschaftsteueranzuneh-
men ist, daß die vollständigeEinziehungkeinenErfolg
habenwird.Dasgleichegiltfüreinenwesentlichbeteilig-
tenAnteilseignerohnebeherrschendenEinfluß.
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(2) Absatz 1 ist nur anzuwenden,wenn der beherr-
schendeEinflußoderdiewesentlicheBeteiligungzueinem
Zeitpunkt innerhalb der letztendrei Jahre vor dem Jahr der
Ausschüttungbestandenhat. Ein Anteilseignergilt als
wesentlichbeteiligtimSinnedesAbsatzes1,wenner zu
mehrals 25vomHundertunmittelbarodermittelbarbetei-
ligtwar.
(3)WirddieAnrechnungrückgängiggemacht,so istder

Steuerbescheidzu ändern.
(4) Soweitdie Körperschaftsteuernachträglichgezahlt

wird,ist bei demAnteilseignerdie Anrechnungdurchzu-
führenundder Steuerbescheidzu ändern.

8 36b
Vergütungvon Körperschaftsteuer

(1) EinemAnteilseigner,der EinnahmenimSinnedes
&20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 beziehtund imZeitpunktihres
Zufließens unbeschränkteinkommensteuerpflichtigist,
wird die anrechenbare Körperschaftsteuer auf Antrag ver-
gütet,wennanzunehmenist,daßfürihneineVeranlagung
zurEinkommensteuernichtinBetrachtkommt.$36Abs.2
Nr. 3 Sätze 1, 3 und 4 Buchstaben a und e ist entspre-
chendanzuwenden.DiefürdieHöhederVergütungerfor-
derlichenAngabensind durchdie Bescheinigungeines
inländischenKreditinstitutsim Sinne des 844 Abs.1
Satz3 oder des 845 des Körperschaftsteuergesetzes
nachzuweisen.
(2)DerAnteilseignerhatdurcheineBescheinigungdes

für ihn zuständigenWohnsitzfinanzamtsnachzuweisen,
daßerunbeschränkteinkommensteuerpflichtigistunddaß
für ihn eine Veranlagungzur Einkommensteuervoraus-
sichtlichnichtin Betrachtkommt.Die Bescheinigungist
unterdemVorbehaltdesWiderrufsauszustellen.IhreGel-
tungsdauer darf höchstens drei Jahre betragen; sie muß
am Schluß eines Kalenderjahrs enden. Fordert das
Finanzamtdie Bescheinigungzurück oder erkenntder
Anteilseigner,daßdieVoraussetzungenfür ihreErteilung
weggefallensind,so hatderAnteilseignerdemFinanzamt
die Bescheinigung zurückzugeben.

(3) Für die Vergütung ist das Bundesamt für Finanzen
zuständig.DerAntragist nachamtlichvorgeschriebenem
Musterzu stellenundzu unterschreiben.
(4)DieAntragsfristendetam31.DezemberdesJahres,

das demKalenderjahrfolgt,in demdie Einnahmenzuge-
flossensind.Die Fristkannnichtverlängertwerden.
(5) Die Vergütungist ausgeschlossen,

1. wenn die Vergütung nach 8 36d beantragtoder durch-
geführtwordenist,

2. wenn die vorgeschriebenenBescheinigungennicht
vorgelegtoderdurcheinenHinweisnach8 45 Abs.2
des Körperschaftsteuergesetzes gekennzeichnet wor-
den sind.

8 36C
Vergütungvon Körperschaftsteuer
auf Grund von Sammelanträgen

(1)Wirdin den Fällendes $ 36b Abs. 1 derAntragauf
Vergütungvon Körperschaftsteuerin Vertretungdes
AnteilseignersdurcheininländischesKreditinstitutgestellt,

so kannvonderÜbersendungder in$ 36bAbs.2 dieses
Gesetzesundin $ 44Abs. 1 Satz3 oderin 8 45des Kör-
perschaftsteuergesetzesbezeichnetenBescheinigungen
abgesehen werden, wenn das Kreditinstitutversichert,
1. daß eine Bescheinigungim Sinne des $44Abs. 1

Satz 3 oder des 8 45 des Körperschaftsteuergesetzes
nicht ausgestellt oder als ungültiggekennzeichnet oder
nach den Angaben des Anteilseignersabhanden
gekommenodervernichtetist,

2. daßdieAktieimZeitpunktdes Zufließensder Einnah-
menin einemaufdenNamendes Anteilseignerslau-
tenden Wertpapierdepot bei dem Kreditinstitut ver-
zeichnetwar,

3. daß ihmdie in $36b Abs.2 bezeichneteBescheini-
gungvorliegtund

4. daßdieAngabenindemAntragwahrheitsgemäßnach
bestemWissenundGewissengemachtwordensind.

ÜberAnträge,in denendas Kreditinstitutversichert,daß
dieBescheinigungals ungültiggekennzeichnetodernach
den Angabendes Anteilseignersabhandengekommen
odervernichtetist,hates Aufzeichnungenzu führen.Das
Recht der Finanzbehördenzur Ermittlungdes Sachver-
haltsbleibtunberührt.
(2) Absatz 1 giltentsprechendfür Anträge,die

1. eineKapitalgesellschaftin VertretungihrerArbeitneh-
mer stellt, soweit es sich um Einnahmen aus Anteilen
handelt,diedenArbeitnehmernvonder Kapitalgesell-
schaft überlassen worden sind und von ihr oder einem
inländischen Kreditinstitutverwahrt werden;

2. dervoneinerKapitalgeselischaftbestellteTreuhänder
in Vertretungder Arbeitnehmerdieser Kapitalgesell-
schaft stellt,soweit es sich um Einnahmen aus Anteilen
handelt,die denArbeitnehmernvonder Kapitalgesell-
schaft überlassen worden sind und von dem Treuhän-
der oder einem inländischen Kreditinstitut verwahrt
werden;

3. eineErwerbs-oderWirtschaftsgenossenschaftin Ver-
tretungihrerMitgliederstellt,soweites sichumEinnah-
menaus Anteilenan dieserGenossenschafthandelt.

DenArbeitnehmernimSinnederNummern1und2stehen
ArbeitnehmereinesmitderKapitalgesellschaftverbunde-
nen Unternehmens ($ 15 Aktiengesetz) sowie frühere
Arbeitnehmerder Kapitalgesellschaftoder eines mit ihr
verbundenenUnternehmensgleich.Denvonder Kapital-
gesellschaft überlassenen Anteilen stehen Aktiengleich,
die den Arbeitnehmernbei einer Kapitalerhöhungauf
GrundihresBezugsrechtsausdenvonderKapitalgesell-
schaftüberlassenenAktienzugeteiltwordensindoderdie
denArbeitnehmernaufGrundeinerKapitalerhöhungaus
Gesellschaftsmittelngehören.
(3) ErkenntderVertreterdesAnteilseignersvorAblauf

der Festsetzungsfristim Sinne der $$169 bis 171 der
Abgabenordnung,daßdieVergütungganz oderteilweise
zu Unrechtfestgesetztwordenist, so hat er dies dem
Bundesamtfür Finanzenanzuzeigen.Das Bundesamtfür
Finanzenhatdiezu UnrechtgezahlteVergütungvondem
Anteilseignerzurückzufordern,fürdensiefestgesetztwor-
den ist. Der Vertreterdes Anteilseignershaftetfür die
zurückzuzahlendeVergütung.
(4}8 36bAbs. 1bis4 und5 Nr.1giltentsprechend.Die

Antragsfristgilt als gewahrt,wennder Anteilseignerdie



beantragendeStellebis zu demin &$36b Abs.4 bezeich-
neten Zeitpunkt schriftlich mit der Antragstellung beauf-
tragthat.
(5) Die Vollmacht,den Antragauf Vergütungvon Kör-

perschaftsteuer zu stellen, ermächtigt zum Empfang der
Steuervergütung.

8 36d
Vergütungvon Körperschaftsteuerin Sonderfällen
(1) In den Fällen des $ 36c Abs. 2 wird die anrechen-

bare Körperschaftsteuer an den dort bezeichneten Vertre-
ter unabhängig davon vergütet, ob für den Anteilseigner
eineVeranlagunginBetrachtkommtundobeineBeschei-
nigungim Sinne des $ 36b Abs.2 vorgelegtwird,wenn
der Vertretersich in einemSammelantragbereiterklärt
hat, den Vergütungsbetragfür den Anteilseignerent-
gegenzunehmen.DieVergütungnachSatz 1wirdnurfür
Anteilseignergewährt,derenBezügeim Sinnedes $ 20
Abs. 1 Nr.1 und2 imWirtschaftsjahr100DeutscheMark
nicht überstiegenhaben.

(2) Werden in den Fällen des $ 36c Abs. 2 Nr. 1 oder 2
die Anteile von einem inländischen Kreditinstitutin einem
Wertpapierdepot verwahrt, das auf den Namen des An-
teilseignerslautet,setzt die Vergütungnach Absatz 1
zusätzlichvoraus:
1. DasKreditinstituthatdieÜberlassungderAnteiledurch

die Kapitalgesellschaftan den Anteilseignerkenntlich
gemacht;

2. es handeltsichnichtumAktien,diedenArbeitnehmern
bei einer Kapitalerhöhungauf Grund ihres Bezugs-
rechtsaus denvonder Kapitalgesellschaftüberlasse-
nenAktienzugeteiltwordensindoderdie denArbeit-
nehmernaufGrundeinerKapitalerhöhungausGesell-
schaftsmittelngehören;

3. der AnteilseignerhatdemKreditinstitutfür das Wert-
papierdepot eine Bescheinigung im Sinne des $ 36b
Abs.2 nichtvorgelegtund

4. die Kapitalgesellschaftversichert,
a) daß die Bezüge aus den von ihr insgesamt überlas-

senen Anteilenbei keinemder Anteilseignerden
Betragvon 100DeutscheMarküberstiegenhaben
könnenund

b) daß das Kreditinstitutschriftlich erklärt hat, daß die
in den Nummern 1 bis 3 bezeichneten Vorausset-
zungen erfüllt sind.

Ist die in Nummer4 Buchstabeb bezeichneteErklärung
desKreditinstitutsunrichtig,haftetes fürdieaufGrundder
Erklärungzu UnrechtgewährtenSteuervorteile.
(3) Das Finanzamt kann einer unbeschränkt steuer-

pflichtigenKörperschaft auch in anderen als den in $ 36c
Abs. 2 bezeichneten Fällen gestatten, in Vertretung ihrer
unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilseigner einen Sam-
melantrag auf Vergütung von Körperschaftsteuer zu stel-
len,
1. wenn die Zahl der Anteilseigner, für die der Sammel-

antrag gestellt werden soll, besonders groß ist,
2. wenndie KörperschaftdenGewinnohneEinschaltung

eines Kreditinstituts an die Anteilseigner ausschüttet
und
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3. wennimübrigendieVoraussetzungendesAbsatzes1
erfülltsind.

In diesen Fällen ist nicht erforderlich, daß die Anteile von
einerder in $ 36c bezeichnetenStellenverwahrtwerden.
(4)FürdieVergütungistdas Finanzamtzuständig,dem

dieBesteuerungdes EinkommensdesVertretersobliegt.
Das Finanzamtkanndie Vergütungan Auflagenbinden,
die die steuerlicheErfassungder Kapitalerträgesichern
sollen.Im übrigenist $ 36c sinngemäßanzuwenden.

8 36e
Vergütungdes Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrags

an beschränkt Einkommensteuerpflichtige
Für die Vergütungdes Körperschaftsteuer-Erhöhungs-

betragsanbeschränktEinkommensteuerpflichtigegiit$ 52
des Körperschaftsteuergesetzessinngemäß.

837
Einkommensteuer-Vorauszahlung

(1) Der Steuerpflichtigehat am 10.März, 10.Juni,
10.Septemberund 10.DezemberVorauszahlungenauf
die Einkommensteuerzu entrichten,dieer fürden laufen-
denVeranlagungszeitraumvoraussichtlichschuldenwird.
DieEinkommensteuer-Vorauszahlungentstehtjeweilsmit
BeginndesKalendervierteljahrs,indemdieVorauszahlun-
genzuentrichtensind,oder,wenndieSteuerpflichterstim
Laufe des Kalendervierteljahrsbegründet wird, mit
Begründungder Steuerpflicht.
(2) Die Oberfinanzdirektionenkönnenfür Steuerpflich-

tige, die überwiegend Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schafterzielen,vonAbsatz1Satz 1abweichendeVoraus-
zahlungszeitpunktebestimmen.Das gleiche gilt für
Steuerpflichtige,die überwiegendEinkünfteoder Ein-
kunftsteileaus nichtselbständigerArbeiterzielen,die der
Lohnsteuernichtunterliegen.
(3) Das Finanzamtsetzt die Vorauszahlungendurch

Vorauszahlungsbescheidfest. Die Vorauszahlungen
bemessensichgrundsätzlichnachderEinkommensteuer,
die sich nach Anrechnung der Steuerabzugsbeträge und
der Körperschaftsteuer($36 Abs.2 Nr.2 und3) bei der
letztenVeranlagungergebenhat.DasFinanzamtkannbis
zumAblaufdes aufdenVeranlagungszeitraumfolgenden
15.KalendermonatsdieVorauszahlungenandieEinkom-
mensteueranpassen,die sich für denVeranlagungszeit-
raumvoraussichtlichergebenwird;dieserZeitraumverlän-
gertsichauf21Monate,wenndieEinkünfteausLand-und
Forstwirtschaftbeider erstmaligenSteuerfestsetzungdie

der Anwendungder Sätze2 und 3 bleibenBeiträgeim
Sinnedes 8 10Abs. 1 Nr.3 stetsundAufwendungenim
Sinne des 8 10 Abs. i Nr. 1, 1a, 4 bis 8, der 88 10b, 33
und33c sowiedieabziehbarenBeträgenach$ 33a,wenn
die Aufwendungenund abziehbarenBeträgeinsgesamt
1200 DeutscheMark nichtübersteigen,außer Ansatz.
AußerAnsatzbleibenbiszurAnschaffungoderFertigstel-
lungder zu eigenenWohnzweckengenutztenWohnung
im eigenenHaus oder der zu eigenenWohnzwecken
genutztenEigentumswohnungauch die Aufwendungen,
die nach$ 10e Abs.6 wie Sonderausgabenabgezogen
werden.NegativeEinkünfteausderVermietungoderVer-
pachtungeinesGebäudesimSinnedes$ 21Abs. 1Nr.1



werdenbeiderFestsetzungderVorauszahlungennurfür
Kalenderjahreberücksichtigt,die nach der Anschaffung
oder FertigstellungdiesesGebäudesbeginnen.Wirdein
Gebäude vor dem Kalenderjahrseiner Fertigstellung
angeschafft,trittan die StellederAnschaffungdie Fertig-
stellung.Satz 6 gilt nichtfür negativeEinkünfteaus der
Vermietungoder Verpachtungeines Gebäudes,für das
erhöhte Absetzungen nach $ 14a des Berlinförderungs-
gesetzesin Anspruchgenommenwerden.Satz6 giltfür
negativeEinkünfteausderVermietungoderVerpachtung
eines anderenVermögensgegenstandesim Sinne des
&21 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 entsprechend mit der Maßgabe,
daßan die StellederAnschaffungoderFertigstellungdie
Aufnahmeder Nutzungdurchden Steuerpflichtigentritt.
(4) Bei einernachträglichenErhöhungderVorauszah-

lungen ist die letzteVorauszahlung für den Veranlagungs-
zeitraumanzupassen.Der Erhöhungsbetragist innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabedes Vorauszahlungs-
bescheidszu entrichten.
(5) Vorauszahlungen sind nur festzusetzen, wenn sie

mindestens 400 Deutsche Mark im Kalenderjahr und min-
destens 100Deutsche Mark für einen Vorauszahlungszeit-
punktbetragen.FestgesetzteVorauszahlungensind nur
zu erhöhen,wennsichder Erhöhungsbetragim Fall des
Absatzes 3 Sätze 2 bis 4 für einen Vorauszahlungszeit-
punktauf mindestens100 DeutscheMark, im Fall des
Absatzes4 aufmindestens5 000DeutscheMarkbeläuft.

2. SteuerabzugvomArbeitslohn
(Lohnsteuer)

8 38
Erhebung der Lohnsteuer

(1) Bei Einkünften aus nichtselbständigerArbeit wird die
Einkommensteuer durch Abzug vom Arbeitslohn erhoben
(Lohnsteuer), soweit der Arbeitslohn von einem Arbeit-
gebergezahltwird,der
1. im Inland einenWohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufent-

halt,seineGeschäftsleitung,seinenSitz,eineBetriebs-
stätteoder einen ständigen Vertreter im Sinne der 88 8
bis 13 der Abgabenordnunghat (inländischerArbeit-
geber)oder

2. einemDritten(Entleiher)Arbeitnehmergewerbsmäßig
zur Arbeitsleistungim Inlandüberläßt,ohne inländi-
scher Arbeitgeber zu sein (ausländischer Verleiher).

Der Lohnsteuerunterliegtauch der im Rahmen des
Dienstverhältnisses üblicherweise von einem Dritten für
eine Arbeitsleistung gezahlte Arbeitslohn.

(2)DerArbeitnehmeristSchuldnerderLohnsteuer.Die
Lohnsteuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem der Arbeits-
Iohn dem Arbeitnehmer zufließt.

(3) Der Arbeitgeberhat die Lohnsteuerfür Rechnung
desArbeitnehmersbeijederLohnzahlungvomArbeitslohn
einzubehalten.Bei juristischenPersonendesöffentlichen
Rechts hatdie öffentlicheKasse, die den Arbeitslohn zahlt,
die Pflichtendes Arbeitgebers.

(4)WenndervomArbeitgebergeschuldeteBarlohnzur
Deckungder Lohnsteuernichtausreicht,hat der Arbeit-

nehmerdemArbeitgeberdenFehlbetragzurVerfügungzu
stellenoder der ArbeitgebereinenentsprechendenTeil
der anderenBezügedes Arbeitnehmerszurückzubehal-
ten. Soweitder ArbeitnehmerseinerVerpflichtungnicht
nachkommtund der Arbeitgeberden Fehlbetragnicht
durchZurückbehaltungvonanderenBezügendesArbeit-
nehmersaufbringenkann,hatder Arbeitgeberdies dem
Betriebsstättenfinanzamt($41aAbs.1Nr.1)anzuzeigen.
DasFinanzamthatdiezuwenigerhobeneLohnsteuervom
Arbeitnehmernachzufordern.

8384
Höhe der Lohnsteuer

(1) Die Jahreslohnsteuer bemißt sich nach demArbeits-
lohn,denderArbeitnehmerimKalenderjahrbezieht(Jah-
resarbeitsiohn).LaufenderArbeitslohngilt in demKalen-
derjahrals bezogen,in demder Lohnzahlungszeitraum
endet; in den Fällen des 839b Abs.5 Satz1 trittder
Lohnabrechnungszeitraum an die Stelle des Lohnzah-
lungszeitraums. Arbeitslohn, der nicht als laufender
Arbeitslohngezahltwird (sonstigeBezüge),wird in dem
Kalenderjahr bezogen, in dem er dem Arbeitnehmer
zufließt.

(2)Die JahresiohnsteuerwirdnachdemJahresarbeits-
lohn so bemessen,daß sie der Einkommensteuerenti-
spricht, die der Arbeitnehmer schuldet, wenn er aus-
schließlichEinkünfteaus nichtselbständigerArbeiterzielt.

(3) Vom laufendenArbeitsiohnwird die Lohnsteuer
jeweilsmitdemaufden Lohnzahlungszeitraumfallenden
Teilbetrag der Jahreslohnsteuer erhoben, die sich bei
Umrechnung des laufenden Arbeitsiohns auf einen Jah-
resarbeitsiohnergibt.Von sonstigenBezügenwird die
LohnsteuermitdemBetragerhoben,der zusammenmit
der Lohnsteuerfür den laufendenArbeitsiohndes Kalen-
derjahrs und für etwa im Kalenderjahr bereits gezahlte
sonstigeBezüge die voraussichtlicheJahresiohnsteuer
ergibt.
(4) Bei der Ermittlungder Lohnsteuerwerden die

Besteuerungsgrundlagendes Einzelfallsdurchdie Einrei-
hungderArbeitnehmerin Steuerklassen($38b),Aufstel-
lung von entsprechenden Lohnsteuertabellen ($ 38c) und
AusstellungvonentsprechendenLohnsteuerkarten($39)
sowie Feststellungvon Freibeträgen($39a) berücksich-
tigt.

8 38b
Lohnsteuerklassen

Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs werden
unbeschränkteinkommensteuerpflichtigeArbeitnehmerin
Steuerklasseneingereiht.Dabeigiltfolgendes:

1. In die SteuerklasseI gehörenArbeitnehmer,die
a) ledigsind,
b) verheiratet,verwitwetodergeschiedensindundbei

denendieVoraussetzungenfürdieSteuerklasseIll
oder IV nichterfülltsind;

2. in die SteuerklasseII gehörendie unterNummer1
bezeichnetenArbeitnehmer,wennbei ihnenderHaus-
haltsfreibetrag(832Abs.7) zu berücksichtigenist;



3. in die Steuerklasse Ill gehören Arbeitnehmer,
a) die verheiratetsind, wennbeideEhegattenunbe-

schränkteinkommensteuerpflichtigsind und nicht
dauerndgetrenntlebenund
aa) der Ehegatte des Arbeitnehmers keinen

Arbeitslohnbeziehtoder
bb) der Ehegatte des Arbeitnehmers auf Antrag

beiderEhegattenin die SteuerklasseV einge-
reihtwird,

b) die verwitwet sind, wenn sie und ihr verstorbener
EhegatteimZeitpunktseinesTodes unbeschränkt
einkommensteuerpflichtigwaren und in diesem
Zeitpunktnichtdauerndgetrenntgelebthaben,für
das Kalenderjahr,das dem Kalenderjahrfolgt, in
dem der Ehegatte verstorben ist,

c) derenEhe aufgelöstwordenist,wenn
aa) im Kalenderjahrder Auflösungder Ehe beide

Ehegatten unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtigwaren und nicht dauernd getrennt
gelebthabenund

bb) derandereEhegattewiedergeheiratethat,von
seinem neuen Ehegatten nicht dauernd
getrenntlebtund er und sein neuerEhegatte
unbeschränkteinkommensteuerpflichtigsind,

für das Kalenderjahr,in dem die Ehe aufgelöst
worden ist;

4. in die SteuerklasseIV gehörenArbeitnehmer,diever-
heiratetsind, wenn beide Ehegatten unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtigsindundnichtdauerndgetrennt
leben und der Ehegatte des Arbeitnehmers ebenfalls
Arbeitslohn bezieht;

5. in die SteuerklasseV gehörendie unterNummer4
bezeichnetenArbeitnehmer,wenn der Ehegattedes
Arbeitnehmersauf Antrag beider Ehegattenin die
SteuerklasseIll eingereihtwird;

6. die SteuerklasseVi giltbeiArbeitnehmern,dieneben-
einander von mehreren ArbeitgebernArbeitslohn
beziehen,für die Einbehaltungder Lohnsteuervom
Arbeitslohnaus demzweitenundweiterenDienstver-
hältnis.

838cC
Lohnsteuertabellen

(1)DerBundesministerderFinanzenhataufderGrund-
lage der diesemGesetz beigefügtenEinkommensteuer-
tabellen” eine allgemeineJahresiohnsteuertabellefür
Jahresarbeitslöhnebiszu 120000DeutscheMarkundfür
Arbeitnehmermitnichtmehrals sechsKinderfreibeträgen
aufzustellen und bekanntzumachen. In der allgemeinen
Jahresiohnsteuertabelle sind die für die einzelnen Steuer-
klassen in Betracht kommenden Jahreslohnsteuerbeträge
auszuweisen. Die Jahresiohnsteuerbeträge sind für die
Steuerklassen I, Il und IV aus der Einkommensteuer-
Grundtabelle,fürdieSteuerklasseIll ausderEinkommen-
steuer-Splittingtabelleabzuleiten.Die Jahreslohnsteuer-
beträgefürdie SteuerklassenV undVI sindaus einerfür
diesen Zweck zusätzlich aufzustellenden Einkommen-
steuertabelleabzuleiten;in dieserTabelleistfürdie nach
$ 32aAbs.2abgerundetenBeträgedeszuversteuernden
*) DieabdemVeranlagungszeitraum1990anzuwendendenEinkommensteuertabellen

sind im BGBl. 1988I S. 1141ff. abgedruckt.
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Einkommensjeweilsdie Einkommensteuerauszuweisen,
die sich aus demUnterschiedsbetragzwischender Ein-
kommensteuerfürdasZweieinhalbfacheundderEinkom-
mensteuerfürdas Eineinhalbfachedes abgerundetenzu
versteuerndenEinkommensnachder Einkommensteuer-
Splittingtabelleergibt;die auszuweisendeEinkommen-
steuer beträgtjedoch mindestens19vom Hundertdes
abgerundeten zu versteuernden Einkommens; für den
60048DeutscheMarkübersteigendenTeil des abgerun-
detenzu versteuerndenEinkommensbeträgtdie auszu-
weisendeEinkommensteuer53 vomHundert.Die in den
EinkommensteuertabellenausgewiesenenBeträgedeszu
versteuerndenEinkommenssind in einenJahresarbeits-
lohnumzurechnendurchHinzurechnung
1. des Arbeitnehmer-Pauschbetrags($9 a Nr. 1) für die

Steuerklassen I bis V,
2. des Sonderausgaben-Pauschbetrags($10c Abs. 1)

von 108 Deutsche Mark für die Steuerklassen I, Il und
IV undvon216DeutscheMarkfürdieSteuerklasseIll,

3. der Vorsorgepauschale(810c Abs.2 bis 4)
a) fürdieSteuerklassenI, IHundIV nachMaßgabedes

& 10cAbs. 2,
b) für die SteuerklasseIII nachMaßgabedes $ 10c

Abs. 2 undAbs. 4 Nr. 1,
4. des Haushaltsfreibetrags($32 Abs.7) fürdie Steuer-

klasseIl,
5. des Kinderfreibetrags($32 Abs.6)

a) für die SteuerklassenI, II und Ill mitdemEinhalb-
bis Sechsfachenvon 3 024DeutscheMark,

b) für die Steuerklasse IV mitdem Einhalb- bis Sechs-
fachen von 1 512 Deutsche Mark,

6. eines Rundungsbetragsvon 2 DeutscheMarkfür die
SteuerklasseVI.

Der allgemeinenJahreslohnsteuertabelleist eine dieser
VorschriftentsprechendeAnleitungzur Ermittlungder
Lohnsteuer für die 120 000 Deutsche Mark übersteigen-
denJahresarbeitslöhneundfürArbeitnehmermitmehrals
sechs Kinderfreibeträgenanzufügen. °

(2) Der Bundesminister der Finanzen hat eine beson-
dere Jahresiohnsteuertabellefür den Steuerabzugvom
ArbeitslohnderjenigenArbeitnehmeraufzustellenund
bekanntzumachen,die zu demPersonenkreisdes $ 10c
Abs.3 gehören.Für die Aufstellungdieser Jahresiohn-
steuertabellesind die Vorschriftendes Absatzes1 mit
AusnahmederNummer3 anzuwenden;dieVorsorgepau-
schale($10c Abs.2 bis 4) ist anzusetzen
1. für die SteuerklassenI, Il und IV nachMaßgabedes

& 10c Abs. 3,
2. fürdieSteuerklasseIll nachMaßgabedes$ 10cAbs.3

undAbs. 4 Nr. 1.
(3) Der Bundesminister der Finanzen hat aus den nach

den Absätzen-1 und 2 aufzustellenden Jahreslohnsteuer-
tabellen jeweils eine Monatsiohnsteuertabelle für Arbeits-
löhne bis zu 10.000 Deutsche Mark, eine Wochenlohn-
steuertabelle für Wochenarbeitslöhne bis zu 1 400 Deut-
sche Mark und eine Tageslohnsteuertabellefür Tages-
arbeitslöhne bis zu 200 Deutsche Mark abzuleiten und
bekanntzumachen.Dabei sind die Anfangsbeträgeder
Arbeitsiohnstufen und die Lohnsteuerbeträge für die
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Monatslohnsteuertabellen mit einem Zwölftel, für die
Wochenlohnsteuertabellenmit%&undfürdieTagesiohn-
steuertabellen mit Y« der Jahresbeträge anzusetzen;
Bruchteileeines PfennigsbleibenjeweilsaußerAnsatz.
Absatz1 letzterSatz ist sinngemäßanzuwenden.

8 39
Lohnsteuerkarte

(1) Die Gemeindenhabenden unbeschränkteinkom-
mensteuerpflichtigenArbeitnehmernfür jedes Kalender-
jahr unentgeltlicheine Lohnsteuerkartenachamtlichvor-
geschriebenemMusterauszustellenund zu übermitteln.
Steht ein Arbeitnehmer nebeneinander bei mehreren
Arbeitgebern in einem Dienstverhältnis, so hat die
GemeindeeineentsprechendeAnzahl Lohnsteuerkarten
unentgeltlichauszustellen und zu übermitteln.Wenn eine
Lohnsteuerkarteverlorengegangen,unbrauchbargewor-
den oder zerstörtworden ist, hat die Gemeindeeine
Ersatz-Lohnsteuerkarteauszustellen.Hierfür kann die
ausstellende Gemeinde von dem Arbeitnehmer eine
Gebühr bis 5 Deutsche Mark erheben; das Verwaltungs-
kostengesetz ist anzuwenden.

(2) Für die Ausstellung der Lohnsteuerkarte ist die
Gemeindeörtlichzuständig,inderenBezirkderArbeitneh-
meram20.SeptemberdesdemKalenderjahr,fürdasdie
Lohnsteuerkartegilt,vorangehendenJahres odererstmals
nach diesem Stichtag seine Hauptwohnung oder in
ErmangelungeinerWohnungseinengewöhnlichenAuf-
enthalthatte. Bei verheiratetenArbeitnehmerngilt als
Hauptwohnung die Hauptwohnung der Familie oder in
ErmangelungeinersolchendieHauptwohnungdesälteren
Ehegatten,wennbeideEhegattenunbeschränkteinkom-
mensteuerpflichtigsindundnichtdauerndgetrenntleben.
(3) Die Gemeinde hatauf der Lohnsteuerkarte insbeson-

dereeinzutragen:
1. den Familienstand,
2. die Steuerklasse ($ 38b) in Buchstaben,
3. dieZahlderKinderfreibeträgebeidenSteuerklassen|

bis IV, und zwar für jedes Kind im Sinne des 8 32
Abs. 1 bis 3 mitAusnahmeder Pflegekinderundder
Kinder,die beimArbeitnehmernurunterden Voraus-
setzungendes 8 32 Abs. 1 Sätze2 und3 zu berück-
sichtigen sind,
a) denZähler0,5,wenndemArbeitnehmerderKinder-

freibetragvon 1512 DeutscheMark nach 832
Abs.6 Satz1 zusteht,oder

b) denZähler1, wenndemArbeitnehmerder Kinder-
freibetrag von 3 024 Deutsche Mark zusteht, weil
aa) die Voraussetzungendes $ 32 Abs.6 Satz2

vorliegenoder
bb) der andere Elternteilvor dem Beginn des

Kalenderjahrsverstorbenist oder
cc) derArbeitnehmeralleindasKindangenommen

hat.
(3a) Soweit bei dem ArbeitnehmerKinderfreibeträge

nach8 32Abs. 1 bis6 zu berücksichtigenundnichtnach
Absatz3 vonderGemeindeaufderLohnsteuerkarteein-
zutragensind, ist die auf der Lohnsteuerkarteeingetra-
gene Zahl der Kinderfreibeträge sowie im Fall des $ 38 b
Nr. 2 die Steuerklassevom Finanzamtauf Antrag zu

ändern.In den Fällendes$ 32Abs. 6 Nr. 1Alternative2
undletzterSatzgiltdiesnur,wennnachdentatsächlichen
Verhältnissen zu erwarten ist, daß die Voraussetzungen
auch im Laufedes Kalenderjahrsbestehenbleiben.Der
AntragkannnurnachamtlichvorgeschriebenenVordruck
gestelltwerden.
(3 b) Für die Eintragungen nach den Absätzen 3und 3a

sinddieVerhältnissezuBeginndesKalenderjahrsmaßge-
bend, für das die Lohnsteuerkartegilt. Auf Antragdes
Arbeitnehmerskann eine für ihn ungünstigereSteuer-
klasseoderZahlderKinderfreibeträgeaufderLohnsteuer-
karteeingetragenwerden.IndenFällenderSteuerklassen
III undIV sindbeider EintragungderZahlderKinderfrei-
beträgeauch Kinderdes Ehegattenzu berücksichtigen.
Die Eintragungensind die gesonderteFeststellungvon
BesteuerungsgrundlagenimSinnedes $ 179Abs. 1 der
Abgabenordnung,die unterdemVorbehaltder Nachprü-
fungsteht.DenEintragungenbrauchteineBelehrungüber
denzulässigenRechtsbehelfnichtbeigefügtzu werden.
(4)DerArbeitnehmeristverpflichtet,dieEintragungder

Steuerklasse,desFamilienstandsundderZahlderKinder-
freibeträgeaufderLohnsteuerkarteumgehendändernzu
lassen,wenndie EintragungaufderLohnsteuerkartevon
denVerhältnissenzuBeginndesKalenderjahrszugunsten
des Arbeitnehmers abweicht; dies gilt nicht, wenn eine
Änderungals FolgeeinernachAbsatz3aSatz2 durchge-
führtenÜbertragungdes Kinderfreibetragsin Betracht
kommt.Die Änderungvon Eintragungenim Sinne des
Absatzes3 istbeiderGemeinde,dieÄnderungvonEintra-
gungenim Sinne des Absatzes3a beimFinanzamtzu
beantragen. Kommtder Arbeitnehmerseiner Verpflichtung
nichtnach,so hatdieGemeindeoderdas Finanzamtdie
EintragungvonAmtswegenzu ändern;derArbeitnehmer
hatdie LohnsteuerkartederGemeindeoderdemFinanz-
amtauf Verlangenvorzulegen.Unterbleibtdie Änderung
der Eintragung,hat das Finanzamtzuwenigerhobene
LohnsteuervomArbeitnehmernachzufordern,wenndiese
20 Deutsche Mark übersteigt; hierzu hat die Gemeinde
demFinanzamtdieFällemitzuteilen,indeneneinevonihr
vorzunehmendeÄnderungunterbliebenist.
(5) Treten bei einem Arbeitnehmer im Laufe des Kalen-

derjahrs,für das die Lohnsteuerkartegilt,die Vorausset-
zungenfüreineihmgünstigereSteuerklasseoderhöhere
Zahlder Kinderfreibeträgeein,so kannderArbeitnehmer
bis zum 30.Novemberbei der Gemeinde,in den Fällen
des Absatzes3 a beimFinanzamtdieÄnderungder Ein-
tragungbeantragen.Die Änderungist mitWirkungvon
demTageanvorzunehmen,andemerstmalsdieVoraus-
setzungenfür die Änderungvorlagen. Ehegatten,die
beidein einemDienstverhältnisstehen,könnenimLaufe
desKalenderjahrseinmal,spätestensbiszum30.Novem-
ber, bei der Gemeinde beantragen, die auf ihren Lohn-
steuerkarteneingetragenenSteuerklasseninanderenach
8 38b Nr. 3 bis 5 in Betracht kommende Steuerklassen zu
ändern.DieGemeindehatdieÄnderungmitWirkungvom
Beginndes auf die AntragstellungfolgendenKalender-
monatsan vorzunehmen.
(5 a) Ist ein Arbeitnehmer, für den eine Lohnsteuerkarte

ausgestelltworden ist, zu Beginn des Kalenderjahrs
beschränkteinkommensteuerpflichtigoder im Laufedes
Kalenderjahrsbeschränkteinkommensteuerpflichtigge-
worden,hat er dies dem FinanzamtunterVorlageder
Lohnsteuerkarteunverzüglichanzuzeigen.DasFinanzamt
hat die LohnsteuerkartevomZeitpunktdes Eintrittsder



beschränktenEinkommensteuerpflichtan ungültig zu
machen.Absatz3 b Sätze4 und5 giltsinngemäß.Unter-
bleibtdieAnzeige,hatdas Finanzamtzuwenigerhobene
LohnsteuervomArbeitnehmernachzufordern,wenndiese
20DeutscheMarkübersteigt.
(6) Die Gemeinden sind insoweit, als sie Lohnsteuerkar-

tenauszustellen,EintragungenaufdenLohnsteuerkarten
vorzunehmenund zu ändern haben, örtlicheLandes-
finanzbehörden. Sie sind insoweit verpflichtet,den Anwei-
sungendes örtlichzuständigenFinanzamtsnachzukom-
men.DasFinanzamtkannerforderlichenfallsVerwaltungs-
akte,fürdieeineGemeindesachlichzuständigist,selbst
erlassen.DerArbeitnehmer,derArbeitgeberoderandere
Personen dürfen die Eintragung auf der Lohnsteuerkarte
nichtändernoderergänzen.

8 39a
Freibetragbeim Lohnsteuerabzug

(1) Auf der Lohnsteuerkartewird als vomArbeitslohn
abzuziehenderFreibetragdie Summe der folgenden
Beträgeeingetragen:
1. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus nichtselb-

ständigerArbeitanfallen,soweitsiedenArbeitnehmer-
Pauschbetrag(89a Nr. 1) übersteigen,

2. SonderausgabenimSinnedes8 10Abs. 1Nr. 1,1a,4
bis8 unddes $ 10b,soweitsiedenSonderausgaben-
Pauschbetragvon 108DeutscheMarkübersteigen,

3. derBetrag,der nachden$$33, 33a, 33b Abs. 6 und
8 33c wegen außergewöhnlicherBelastungenzu
gewährenist,

4. die Pauschbeträgefür BehinderteundHinterbliebene
(8 33b Abs. 1 bis 5),

5. dieBeträge,dienach$810e,52Abs.21Sätze4 und5
odernach8 15b des Berlinförderungsgesetzesabge-
zogenwerdenkönnen,sowiederBetragdernegativen
Einkünfteaus VermietungundVerpachtung,der sich
bei Inanspruchnahme erhöhterAbsetzungen nach $ 7b
oder nach & 14a oder & 15 des Berlinförderungsgeset-
zes ergebenwird;für jedes Kind,für das der Steuer-
pflichtigeAnspruchauf die Steuerermäßigungnach
8 34f hat, ist auf Antrag ein zusätzlicher Betrag von
3000 DeutscheMark abzuziehen.Der sich hiernach
insgesamtergebendeFreibetragdarf außer in den
Fällen des $ 14a Abs. 6 des Berlinförderungsgesetzes
erstnachFertigstellungoderAnschaffungdes begün-
stigtenObjekts eingetragenwerden. Ein Freibetrag
wirdnichteingetragenwegennegativerEinkünfteaus
VermietungundVerpachtung,soweitsie beider Fest-
setzung der Vorauszahlungennach 837 Abs.3
Sätze6, 7 und9 nichtzu berücksichtigensind.
(2) Die Gemeinde hat nach Anweisung des Finanzamts

die Pauschbeträgefür BehinderteundHinterbliebenebei
der Ausstellungder Lohnsteuerkartenvon Amtswegen
einzutragen.DerArbeitnehmerkannbeimFinanzamtdie
Eintragung des nach Absatz 1 insgesamt in Betracht kom-
mendenFreibetragsbeantragen.Der Antrag kann nur
nach amtlich vorgeschriebenemVordruck bis zum
30.Novemberdes Kalenderjahrsgestelltwerden,fürdas
die Lohnsteuerkartegilt.Der Antragist hinsichtlicheines
FreibetragsausderSummedernachAbsatz1Nr.1 bis3
inBetrachtkommendenAufwendungenundBeträgeunzu-
lässig,wenndieAufwendungenimSinnedes $ 9, soweit

1959

siedenArbeitnehmer-Pauschbetragübersteigen,dieAuf-
wendungen im Sinne des $ 10Abs. 1 Nr. 1, 1a, 4 bis 8, der
88 10b, 33und33c sowiedieabziehbarenBeträgenach
den $$ 33a und33b Abs. 6 insgesamt1200 Deutsche
Marknichtübersteigen.DasFinanzamthatdenFreibetrag
durchAufteilungin Monatsfreibeträge,erforderlichenfalls
Wochen-undTagesfreibeträge,jeweilsaufdiederAntrag-
stellungfolgendenMonatedesKalenderjahrsgleichmäßig
zu verteilen. Abweichend hiervon darf ein Freibetrag, der
imMonatJanuar einesKalenderjahrsbeantragtwird,mit
Wirkungvom1.Januar diesesKalenderjahrsaneingetra-
gen werden.
(3)Für Ehegatten,diebeideunbeschränkteinkommen-

steuerpflichtigsind undnichtdauerndgetrenntleben,ist
jeweils die Summe der nach Absatz 1 Nr. 2 bis 5 in
BetrachtkommendenBeträgegemeinsamzu ermitteln;in
den Fällen des Absatzes1 Nr.2 trittan die Stelle des
Sonderausgaben-Pauschbetragsvon 108DeutscheMark
der Sonderausgaben-Pauschbetragvon 216 Deutsche
Mark.Für die Anwendungdes Absatzes2 Satz 4 ist die
Summeder für beideEhegattenin Betrachtkommenden
Aufwendungenim Sinnedes $ 9, soweitsie jeweilsden
Arbeitnehmer-Pauschbetragübersteigen,undderAufwen-
dungenimSinnedes $ 10Abs. 1 Nr.1, 1a, 4 bis 8, der
88 10b, 33 und 33c sowie der abziehbaren Beträge nach
8 33a maßgebend.Die nachSatz1 ermittelteSummeist
je zurHälfteaufdieEhegattenaufzuteilen,wennfürjeden
Ehegatteneine Lohnsteuerkarteausgeschriebenworden
istunddieEhegattenkeineandereAufteilungbeantragen.
Für einen Arbeitnehmer, dessen Ehe in dem Kalenderjahr,
fürdas die Lohnsteuerkartegilt,aufgelöstwordenistund
dessen bisherigerEhegattein demselbenKalenderjahr
wiedergeheiratethat,sinddie nachAbsatz1 in Betracht
kommendenBeträgeausschließlichaufGrundder in sei-
ner PersonerfülltenVoraussetzungenzu ermitteln.
(4) Die Eintragungeines Freibetragsauf der Lohn-

steuerkarteistdiegesonderteFeststellungeinerBesteue-
rungsgrundlageimSinnedes $ 179Abs. 1 derAbgaben-
ordnung,die unterdemVorbehaltderNachprüfungsteht.
Der EintragungbrauchteineBelehrungüberdenzulässi-
genRechtsbehelfnichtbeigefügtzuwerden.Einmiteiner
Belehrungüberden zulässigenRechtsbehelfversehener
schriftlicherBescheidist jedoch zu erteilen,wenn dem
AntragdesArbeitnehmersnichtinvollemUmfangentspro-
chen wird. $ 153Abs. 2 der Abgabenordnungist nicht
anzuwenden.
(5)IstzuwenigLohnsteuererhobenworden,weilaufder

Lohnsteuerkarteein Freibetragunzutreffendeingetragen
wordenist,hatdas FinanzamtdenFehlbetragvomArbeit-
nehmernachzufordern,wenner 20 DeutscheMarküber-
steigt.

$39b
Durchführungdes Lohnsteuerabzugs

für unbeschränkteinkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer

(1)FürdieDurchführungdes Lohnsteuerabzugshatder
unbeschränkteinkommensteuerpflichtigeArbeitnehmer
seinemArbeitgebervor Beginndes Kalenderjahrsoder
beimEintrittin das DienstverhältniseineLohnsteuerkarte
vorzulegen.DerArbeitgeberhatdieLohnsteuerkartewäh-
renddes Dienstverhältnissesaufzubewahren.Er hat sie
dem Arbeitnehmerwährenddes Kalenderjahrszur Vor-
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lage beim Finanzamtoder bei der Gemeindevorüber-
gehend zu überlassen sowie innerhalb angemessener
FristnachBeendigungdesDienstverhältnissesherauszu-
geben.DerArbeitgeberdarfdie aufder Lohnsteuerkarte
eingetragenen Merkmale nur für die Einbehaltung der
Lohnsteuer verwerten; er darf sie ohne Zustimmung des
Arbeitnehmers nur offenbaren, soweit dies gesetzlich
zugelassen ist.

(2)FürdieEinbehaltungderLohnsteuervomlaufenden
Arbeitslohnhat der Arbeitgeberdie Höhedes laufenden
ArbeitsiohnsunddenLohnzahlungszeitraumfestzustellen.
Vom Arbeitslohn sind der auf den Lohnzahlungszeitraum
entfallende Anteil des Versorgungs-Freibetrags ($ 19
Abs.2)undderaufdenLohnzahlungszeitraumentfallende
Anteildes Altersentlastungsbetrags($24a) abzuziehen,
wenndieVoraussetzungenfürdenAbzugdieserBeträge
jeweils erfüllt sind. Außerdem hat der Arbeitgeber einen
etwaigenFreibetragnachMaßgabederEintragungenauf
der Lohnsteuerkartedes ArbeitnehmersvomArbeitsiohn
abzuziehen.FürdensogekürztenArbeitslohnistdieLohn-
steueraus der für den Lohnzahlungszeitraumgeltenden
allgemeinenLohnsteuertabelle($38c Abs. 1) oder aus
der besonderen Lohnsteuertabelle ($ 38c Abs. 2) oder
nachderdiesenLohnsteuertabellenangefügtenAnleitung
zu ermitteln;die besondereLohnsteuertabelleist anzu-
wenden, wenn der Arbeitnehmer in der gesetzlichen Ren-
tenversicherungnicht versicherungspflichtigist und zu
demin $ 10cAbs.3 bezeichnetenPersonenkreisgehört.
DabeiistdieaufderLohnsteuerkarteeingetrageneSteuer-
klasse und Zahl der Kinderfreibeträgemaßgebend.Die
sich danachergebendeLohnsteuerist vom Arbeitslohn
einzubehalten.Die Oberfinanzdirektionkann allgemein
oderaufAntragdesArbeitgeberseinVerfahrenzulassen,
durch das die Lohnsteuer unterden Voraussetzungen des
842b Abs. 1 nachdemvoraussichtlichenJahresarbeits-
lohnermitteltwird,wenngewährleistetist,daßdiezutref-
fende Jahreslohnsteuer (8 38a Abs. 2) nichtunterschritten
wird.

(3) Für die Einbehaltungder Lohnsteuervon einem
sonstigenBezug hat der Arbeitgeberden voraussicht-
lichen Jahresarbeitsiohn ohne den sonstigen Bezug fest-
zustellen.Von dem voraussichtlichenJahresarbeitsiohn
sind der Versorgungs-Freibetrag(819 Abs.2) und der
Altersentlastungsbetrag(824a),wenndie Voraussetzun-
genfürdenAbzugdieserBeträgejeweilserfülltsind,sowie
ein etwaiger Jahresfreibetrag nach Maßgabe der Eintra-
gungenaufder Lohnsteuerkarteabzuziehen.Für denso
gekürzten Jahresarbeitsiohn (maßgebender Jahres-
arbeitslohn)ist die Lohnsteueraus der allgemeinenJah-
reslohnsteuertabelle($ 38c Abs. 1) oder aus der besonde-
renJahresiohnsteuertabelle($38c Abs.2) odernachder
diesenJahreslohnsteuertabellenangefügtenAnleitungzu
ermitteln; die besondere Lohnsteuertabelle ist anzuwen-
den, wenn der Arbeitnehmer in der gesetzlichen Renten-
versicherungnichtversicherungspflichtigistundzudemin
8 10c Abs.3 bezeichnetenPersonenkreisgehört.Dabei
istdieaufderLohnsteuerkarteeingetrageneSteuerklasse
undZahlderKinderfreibeträgemaßgebend.Außerdemist
dieJahreslohnsteuerfürdenmaßgebendenJahresarbeits-
lohnunterEinbeziehungdes sonstigenBezugszu ermit-
teln.DabeiistdersonstigeBezug,soweites sichnichtum
einensonstigenBezugimSinnedesSatzes9 handelt,um
den Versorgungs-Freibetragund den Altersentlastungs-
betragzu kürzen,wenn die Voraussetzungenfür den
Abzug dieserBeträgejeweilserfülltsind und soweitsie

nicht bei der Feststellungdes maßgebendenJahres-
arbeitsiohnsberücksichtigtworden sind. Der Unter-
schiedsbetragzwischendenermitteltenJahreslohnsteuer-
beträgenistdieLohnsteuer,dievondemsonstigenBezug
einzubehaltenist.WerdenineinemLohnzahlungszeitraum
nebenlaufendemArbeitsiohnsonstigeBezügevon insge-
samt nicht mehr als 300 Deutsche Mark gezahlt, so sind
siedemlaufendenArbeitslohnhinzuzurechnen.DieLohn-
steuerist bei einemsonstigenBezugim Sinnedes $ 34
Abs.3 inderWeisezuermäßigen,daßdersonstigeBezug
beiderAnwendungdes Satzes5 miteinemDrittelanzu-
setzenundderUnterschiedsbetragimSinnedesSatzes7
zu verdreifachenist.Von steuerpflichtigenEntschädigun-
gen im Sinne des $ 34 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2, die 30
MillionenDeutscheMark nichtübersteigen,ist die nach
Satz 7 ermittelteLohnsteuerzur Hälfteeinzubehalten.
(4) Für Lohnzahlungszeiträume, für die Lohnsteuer-

tabellennichtaufgestelltsind,ergibtsich die Lohnsteuer
aus den mit der Zahl der Kalendertageoder Wochen
dieserZeiträumevervielfachtenBeträgenderLohnsteuer-
tagestabelleoder Lohnsteuerwochentabelle.
(5)WennderArbeitgeberfürdenLohnzahlungszeitraum

lediglich Abschlagszahlungenleistet und eine Lohn-
abrechnungfür einen längerenZeitraum(Lohnabrech-
nungszeitraum) vornimmt,kann er den Lohnabrechnungs-
zeitraumals Lohnzahlungszeitraumbehandelnund die
Lohnsteuerabweichendvon 838 Abs.3 bei der Lohn-
abrechnungeinbehalten.Satz1giltnicht,wennderLohn-
abrechnungszeitraumfünf Wochen übersteigtoder die
Lohnabrechnungnicht innerhalbvon dreiWochennach
dessenAblauferfolgt.Das Betriebsstättenfinanzamtkann
anordnen,daßdie LohnsteuervondenAbschlagszahlun-
geneinzubehaltenist,wenndieErhebungderLohnsteuer
sonstnichtgesicherterscheint.Wennwegen.einerbeson-
deren Entlohnungsartweder ein Lohnzahlungszeitraum
noch ein Lohnabrechnungszeitraumfestgestelltwerden
kann, gilt als Lohnzahlungszeitraumdie Summe der
tatsächlichenArbeitstageoderArbeitswochen.
(6) Ist nach einemAbkommenzur Vermeidungder

Doppelbesteuerung der von einem inländischenArbeit-
gebergezahlteArbeitslohnvonderLohnsteuerfreizustel--
len,so erteiltdasBetriebsstättenfinanzamtaufAntragdes
ArbeitnehmersoderdesArbeitgeberseineentsprechende
Bescheinigung.DerArbeitgeberhatdieseBescheinigung
als BelegzumLohnkonto($41 Abs. 1) aufzubewahren.

8 39c
Durchführungdes Lohnsteuerabzugs

ohne Lohnsteuerkarte
(1) Solangeder unbeschränkteinkommensteuerpflich-

tigeArbeitnehmerdemArbeitgebereineLohnsteuerkarte
schuldhaftnichtvorlegtoderdieRückgabederihmausge-
händigten Lohnsteuerkarte schuldhaft verzögert, hat der
Arbeitgeberdie Lohnsteuernachder SteuerklasseVI zu
ermitteln.WeistderArbeitnehmernach,daßer die Nicht-
vorlageoder verzögerteRückgabeder Lohnsteuerkarte
nicht zu vertretenhat, so hat der Arbeitgeberfür die
Lohnsteuerberechnungdie ihm bekanntenFamilienver-
hältnissedes Arbeitnehmerszugrundezu legen.
(2) Der Arbeitgeberkann die Lohnsteuervon dem

Arbeitslohnfür den Monat Januar eines Kalenderjahrs
abweichendvonAbsatz1aufGrundderEintragungenauf



der Lohnsteuerkartefürdas vorhergehendeKalenderjahr
ermitteln,wennderArbeitnehmereineLohnsteuerkartefür
das neueKalenderjahrbiszur Lohnabrechnungnichtvor-
gelegthat.NachVorlagederLohnsteuerkarteistdieLohn-
steuerermittlungfürdenMonatJanuar zu überprüfenund
erforderlichenfallszu ändern.Legt der Arbeitnehmerbis
zum 31. März keine Lohnsteuerkarte vor, ist nachträglich
Absatz1 anzuwenden.Diezuwenigoderzuvieleinbehal-
teneLohnsteueristjeweilsbeidernächstenLohnabrech-
nungauszugleichen.

(3) Für Arbeitnehmer, die nach 8 1 Abs. 2 oder 3 unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig sind, hat der Arbeit-
geberdie Lohnsteuerunabhängigvon einerLohnsteuer-
kartezu ermitteln.Dabeisinddie SteuerklasseundZahl
der Kinderfreibeträgemaßgebend,die nach$ 39 Abs.3
bis5 aufeinerLohnsteuerkartedesArbeitnehmerseinzu-
tragen wären. Auf Antrag des Arbeitnehmers erteilt das
Betriebsstättenfinanzamt($41a Abs.1 Nr. 1) über die
maßgebendeSteuerklasse,Zahl der Kinderfreibeträge
undeinenetwainBetrachtkommendenFreibetrag($39a)
eineBescheinigung,fürdiedieVorschriftenüberdie Ein-
tragungenaufder Lohnsteuerkartesinngemäßanzuwen-
den sind.

$39d
Durchführungdes Lohnsteuerabzugs

für beschränkteinkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer

(1)FürdieDurchführungdesLohnsteuerabzugswerden
beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer in
dieSteuerklasseI eingereiht.838bNr.6 istanzuwenden.
Das Betriebsstättenfinanzamt($41a Abs. 1 Nr. 1) erteilt
aufAntragdesArbeitnehmersüberdiemaßgebendeSteu-
erklasseeineBescheinigung,fürdiedieVorschriftenüber
die Eintragungenauf der Lohnsteuerkartemitder Maß-
gabe sinngemäß anzuwenden sind, daß der Arbeitnehmer
eineÄnderungderBescheinigungBiszumAblaufdes
Kalenderjahrs,fürdassiegilt,beimFinanzamtbeantragen
kann.

(2) In die nach Absatz 1 zu erteilende Bescheinigung
trägtdasFinanzamtaufAntragdesArbeitnehmersalsvom
ArbeitslohnabzuziehendenFreibetragdieSummederfol-
gendenBeträgeein:
1. Werbungskosten,diebeidenEinkünftenausnichtselb-

ständigerArbeitanfallen($9), soweitsie den Arbeit-
nehmer-Pauschbetrag (8 9a Nr. 1) übersteigen,

2. SonderausgabenimSinnedes$ 10Abs. 1Nr. 1, 1a,4
bis7 unddes$ 10b,soweitsie denSonderausgaben-
Pauschbetragvon 108DeutscheMark ($&10c) über-
steigen,

3. denBetrag,dernach$ 33aAbs. 1und2 inVerbindung
mit8 50 Abs. 4 wegen außergewöhnlicher Belastungen
zu gewähren ist.

DerAntragkannnurnachamtlichvorgeschriebenemVor-
druckbis zumAblaufdes Kalenderjahrsgestelltwerden,
für das die Bescheinigunggilt. Das Finanzamthat den
FreibetragdurchAufteilunginMonatsfreibeträge,erforder-
lichenfallsWochen-undTagesfreibeträge,jeweilsaufdie
voraussichtlicheDauerdes DienstverhältnissesimKalen-
derjahrgleichmäßigzu verteilen.$39a Abs. 4 und5ist
sinngemäßanzuwenden.
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(3) Der Arbeitnehmerhat die nach Absatz 1 erteilte
BescheinigungseinemArbeitgebervorBeginndesKalen-
derjahrsoderbeimEintrittin das Dienstverhältnisvorzu-
legen.Der Arbeitgeberhat die Bescheinigungaufzube-
wahren.$ 39b Abs. 1 Sätze3 und4 giltsinngemäß.Der
Arbeitgeberhat im übrigenden Lohnsteuerabzugnach
Maßgabedes$ 39bAbs.2 bis6, des$ 39c Abs. 1 und2
unddes8 41cdurchzuführen;dabeitrittdienachAbsatz1
erteilteBescheinigungan die Stelleder Lohnsteuerkarte.

840
Pauschalierungder Lohnsteuer in besonderenFällen
(1) Das Betriebsstättenfinanzamt($41a Abs. 1 Nr. 1)

kannaufAntragdesArbeitgeberszulassen,daßdieLohn-
steuermiteinemunterBerücksichtigungderVorschriften
des 8$38a zu ermittelnden Pauschsteuersatz erhoben
wird,soweit
1. vondemArbeitgebersonstigeBezügein einergröße-

renZahlvon Fällengewährtwerdenoder
2. in einergrößerenZahlvon FällenLohnsteuernachzu-

erhebenist,weilderArbeitgeberdie Lohnsteuernicht
vorschriftsmäßigeinbehaltenhat.

Bei der Ermittlungdes Pauschsteuersatzesistzu berück-
sichtigen,daß die in Absatz3 vorgeschriebeneÜber-
nahme der pauschalen Lohnsteuer durch den Arbeitgeber
fürdenArbeitnehmereineinGeldeswertbestehendeEin-
nahmeimSinnedes$ 8Abs. 1darstellt(Nettosteuersatz).
Voraussetzungfürdie PauschalierungderLohnsteuerist,
daß die Ermittlungder Lohnsteuernachden $$39b bis
39dschwierigistodereinenunverhältnismäßigenArbeits-
aufwanderfordernwürde.Die Pauschalierungist in den
Fällender Nummer1 ausgeschlossen,soweitderArbeit-
gebereinemArbeitnehmersonstigeBezügevonmehrals
2000DeutscheMarkimKalenderjahrgewährt.DerArbeit-
geberhatdemAntrageineBerechnungbeizufügen,aus
der sich der durchschnittliche Steuersatz unter Zugrunde-
legungderdurchschnittlichenJahresarbeitslöhneundder
durchschnittlichenJahreslohnsteuerin jederSteuerklasse
für diejenigenArbeitnehmerergibt,denen die Bezüge
gewährtwerdensollenodergewährtwordensind.
(2)AbweichendvonAbsatz1 kannderArbeitgeberdie

Lohnsteuer miteinem Pauschsteuersatz von 25 vom Hun-
dert erheben, soweit er
1. arbeitstäglicheine Mahlzeit im Betriebunentgeltlich

oderverbilligtan dieArbeitnehmerabgibtoderBarzu-
schüsse an ein anderes Unternehmenleistet,das
arbeitstäglicheineMahlzeitunentgeltlichoderverbilligt
an die Arbeitnehmerabgibt,

2. Arbeitsiohn aus Anlaß von Betriebsveranstaltungen
zahlt,

3. Erholungsbeihilfen gewährt,wenn diese zusammen mit
Erholungsbeihilfen, die in demselben Kalenderjahr frü-
her gewährt worden sind, 300 Deutsche Mark für den
Arbeitnehmer, 200 Deutsche Mark für dessen Ehegat-
tenund100DeutscheMarkfürjedesKindnichtüber-
steigenundder Arbeitgebersicherstellt,daß die Bei-
hilfenzu Erholungszweckenverwendetwerden.

DerArbeitgeberkanndie LohnsteuermiteinemPausch-
steuersatzvon 15vomHundertfür Sachbezügein Form
der unentgeltlichenoder verbilligtenBeförderungeines
ArbeitnehmerszwischenWohnungundArbeitsstätteund
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fürZuschüssezu denAufwendungendes Arbeitnehmers
fürFahrtenzwischenWohnungundArbeitsstätteerheben,
soweitdiese Bezügeden Betragnichtübersteigen,den
der Arbeitnehmer nach $ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 als
Werbungskostengeltend machen könnte, wenn die
Bezügenichtpauschalbesteuertwürden.DienachSatz2
pauschalbesteuertenBezügeminderndienach$9Abs.1
Nr. 4 und Abs. 2 abziehbaren Werbungskosten; sie bleiben
beiderAnwendungdes8 40aAbs. 1 bis4 außerAnsatz.
(3) Der Arbeitgeber hat die pauschale Lohnsteuer zu

übernehmen.Er istSchuldnerderpauschalenLohnsteuer.
Der pauschal besteuerte Arbeitslohn und die pauschale
Lohnsteuerbleibenbei einer Veranlagungzur Einkom-
mensteuer und beim Lohnsteuer-Jahresausgleich außer
Ansatz. Die pauschale Lohnsteuer ist weder auf die Ein-
kommensteuer noch auf die Jahreslohnsteuer anzurech-
nen.

8 40a
Pauschalierungder Lohnsteuer

für Teilzeitbeschäftigte

(1)DerArbeitgeberkannunterVerzichtaufdieVorlage
einer Lohnsteuerkartebei Arbeitnehmern,die nur kurz-
fristig beschäftigtwerden, die Lohnsteuermit einem
Pauschsteuersatzvon 25 vomHundertdes Arbeitslohns
erheben.Eine kurzfristigeBeschäftigungliegtvor, wenn
derArbeitnehmerbeidemArbeitgebergelegentlich,nicht
regelmäßigwiederkehrendbeschäftigtwird,dieDauerder
Beschäftigung 18 zusammenhängende Arbeitstage nicht
übersteigtund
1. derArbeitslohnwährendderBeschäftigungsdauer120

DeutscheMark durchschnittlichje Arbeitstagnicht
übersteigtoder

2. die Beschäftigungzu einemunvorhersehbarenZeit-
punkt sofort erforderlich wird.

(2) Der Arbeitgeber kann unter Verzicht auf die Vorlage
einerLohnsteuerkartebeiArbeitnehmern,dienuringerin-
gemUmfangundgegengeringenArbeitslohnbeschäftigt
werden,die LohnsteuermiteinemPauschsteuersatzvon
15vomHundertdesArbeitslohnserheben.EineBeschäfti-
gungingeringemUmfangundgegengeringenArbeitslohn
liegtvor, wenn der Arbeitnehmerbei dem Arbeitgeber
laufendbeschäftigtwirdundbeimonatlicherLohnzahlung
dieBeschäftigungsdauer86 StundenundderArbeitslohn
520 Deutsche Mark nicht übersteigt; bei kürzeren Lohn-
zahlungszeiträumendarf die Beschäftigungsdauer20
StundenundderArbeitslohn120DeutscheMarkwöchent-
lich nicht übersteigen.

(3) Abweichendvon den Absätzen1 und 2 kannder
ArbeitgeberunterVerzichtaufdieVorlageeinerLohnsteu-
erkarte bei Aushilfskräften, die in Betrieben der Land- und
ForstwirtschaftimSinnedes 8 13Abs. 1 Nr.1 bis 4 aus-
schließlich mit typisch land- oder forstwirtschaftlichen
Arbeiten beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit einem
Pauschsteuersatz von 3 vom Hundert des Arbeitsiohns
erheben. Aushilfskräfte im Sinne dieser Vorschrift sind
Personen, die von Fall zu Fall für eine im voraus
bestimmteArbeit von vorübergehenderDauer in ein
Dienstverhältnistreten.Aushilfskräfte sind nichtArbeitneh-
mer, die zu den land- und forstwirtschaftlichenFachkräften
gehören.
{4) Die Pauschalierungen nach den Absätzen 1 bis 3

sind unzulässigbei Arbeitnehmern,deren Arbeitslohn

während der Beschäftigungsdauer18 DeutscheMark
durchschnittlichje Arbeitsstundeübersteigt.
(5) Auf die Pauschalierungen nach den Absätzen 1 bis 3

ist 840 Abs.3 anzuwenden.

840b
Pauschalierungder Lohnsteuer

bei bestimmtenZukunftssicherungsleistungen
(1) Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer von den Beiträ-

gen für eine Direktversicherungdes Arbeitnehmersund
vondenZuwendungenan einePensionskassemiteinem
Pauschsteuersatzvon 15vomHundertder Beiträgeund
Zuwendungenerheben. Die pauschale Erhebungder
Lohnsteuervon Beiträgenfür eine Direktversicherungist
nur zulässig,wenndie Versicherungnichtauf den Erle-
bensfalleines früherenals des 60.Lebensjahrsabge-
schlossenund eine vorzeitigeKündigungdes Versiche-
rungsvertragsdurch den Arbeitnehmerausgeschlossen
wordenist.
(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit die zu besteuernden

Beiträgeund Zuwendungendes Arbeitgebersfür den
Arbeitnehmer3000DeutscheMarkimKalenderjahrüber-
steigen oder nicht aus seinem ersten Dienstverhältnis
bezogenwerden.SindmehrereArbeitnehmergemeinsam
in einemDirektversicherungsvertragoder in einer Pen-
sionskasseversichert,so giltals BeitragoderZuwendung
fürdeneinzelnenArbeitnehmerderTeilbetrag,dersichbei
einerAufteilungdergesamtenBeiträgeoderdergesamten
ZuwendungendurchdieZahlderbegünstigtenArbeitneh-
merergibt,wenndieserTeilbetrag3000 DeutscheMark
nichtübersteigt;hierbeisindArbeitnehmer,fürdieBeiträge
undZuwendungenvonmehrals 4200DeutscheMarkim
Kalenderjahrgeleistetwerden,nichteinzubeziehen.Für
BeiträgeundZuwendungen,die der Arbeitgeberfür den
Arbeitnehmeraus Anlaßder Beendigungdes Dienstver-
hältnisseserbrachthat,vervielfältigtsich der Betragvon
3000 Deutsche Mark mitder Anzahl der Kalenderjahre, in
denendas Dienstverhältnisdes Arbeitnehmerszu dem
Arbeitgeberbestandenhat;indiesemFall istSatz2 nicht
anzuwenden.DervervielfältigteBetragvermindertsichum
die nach Absatz1 pauschalbesteuertenBeiträgeund
Zuwendungen,diederArbeitgeberindemKalenderjahr,in
demdasDienstverhältnisbeendetwird,undindensechs
vorangegangenenKalenderjahrenerbrachthat.
(3)Von den Beiträgenfür eine Unfallversicherungdes

Arbeitnehmerskannder Arbeitgeberdie Lohnsteuermit
einemPauschsteuersatzvon15vomHundertderBeiträge
erheben, wenn mehrereArbeitnehmergemeinsamin
einemUnfaliversicherungsvertragversichertsindundder
Teilbetrag, der sich bei einer Aufteilung der gesamten
Beiträgedurchdie Zahl der begünstigtenArbeitnehmer
ergibt,120 DeutscheMark im Kalenderjahrnichtüber-
steigt.

(4) 840 Abs. 3 ist anzuwenden. Die Anwendung des
840 Abs. 1 Nr. 1 auf Bezüge im Sinne des Absatzes1
Satz 1 unddes Absatzes3 ist ausgeschlossen.

841
Aufzeichnungspflichtenbeim Lohnsteuerabzug
(1) Der Arbeitgeberhat am Ort der Betriebsstätte

(Absatz2) fürjedenArbeitnehmerundjedesKalenderjahr



einLohnkontozuführen.IndasLohnkontosinddiefürden
LohnsteuerabzugerforderlichenMerkmaleausder Lohn-
steuerkarteoderauseinerentsprechendenBescheinigung
zu übernehmen. Bei jeder Lohnzahlung für das Kalender-
jahr, für das das Lohnkonto gilt, sind im Lohnkonto die Art

“und Höhe des gezahltenArbeitslohnseinschließlichder
steuerfreienBezüge sowie die einbehalteneoder über-
nommeneLohnsteuereinzutragen;andieStellederLohn-
zahlungtrittin den Fällen des 8 39b Abs.5 Satz1 die
Lohnabrechnung.Istdieeinbehalteneoderübernommene
Lohnsteuer nach der besonderen Lohnsteuertabelle
(8 38c Abs. 2) ermitteltworden, so ist dies durch Eintra-
gungdes GroßbuchstabensB zu vermerken.Fernersind
das Kurzarbeitergeld, das Schlechtwettergeld, der
Zuschuß zum Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutz-
gesetz, die Entschädigungenfür Verdienstausfallnach
dem Bundesseuchengesetz sowie Aufstockungsbeträge
nachdemAltersteilzeitgesetzeinzutragen.Istwährendder
Dauerdes Dienstverhältnissesin anderenFällen als in
denen des Satzes 5 der Anspruchauf Arbeitslohnfür
mindestens fünf aufeinanderfolgendeArbeitstage im
wesentlichen weggefallen, so ist dies jeweils durch Eintra-
gungdesGroßbuchstabensU zuvermerken.DieBundes-
regierungwird ermächtigt,durch Rechtsverordnungmit
Zustimmungdes Bundesratesvorzuschreiben,welche
Einzelangabenim Lohnkontoaufzuzeichnensind. Dabei
können für ArbeitnehmermitgeringemArbeitslohn und für
dieFälleder8840bis40bAufzeichnungserleichterungen
sowiefür steuerfreieBezügeAufzeichnungenaußerhalb
des Lohnkontoszugelassenwerden.DieLohnkontensind
bis zumAblaufdes sechstenKalenderjahrs,das auf die
zuletzteingetrageneLohnzahlungfolgt,aufzubewahren.
(2) Betriebsstätte ist der Betrieb oder Teil des Betriebs

des Arbeitgebers,in dem der für die Durchführungdes
LohnsteuerabzugsmaßgebendeArbeitslohnermitteltwird.
Wird der maßgebendeArbeitslohnnicht in dem Betrieb
odereinemTeil des BetriebsdesArbeitgebersodernicht
imInlandermittelt,sogiltalsBetriebsstättederMittelpunkt
dergeschäftlichenLeitungdesArbeitgebersim Inland;im
Falldes8 38Abs. 1Nr.2 giltals BetriebsstättederOrt im
Inland,an demdieArbeitsleistungganzodervorwiegend
stattfindet.Als Betriebsstätte gilt auch der inländische
HeimathafendeutscherHandelsschiffe,wenndie Reede-
rei im Inland keine Niederlassung hat.

84a
Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer

(1) Der Arbeitgeberhat spätestensam zehntenTag
nach Ablauf eines jeden Lohnsteuer-Anmeldungszeit-
raums
1. dem Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Betriebs-

stätte ($41 Abs. 2) befindet (Betriebsstättenfinanz-
amt), eine Steuererklärung einzureichen, in der er die
Summeder im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraumein-
zubehaltenden und zu übernehmenden Lohnsteuer
angibt(Lohnsteuer-Anmeldung),

2. dieimLohnsteuer-Anmeldungszeitrauminsgesamtein-
behaltene und übernommene Lohnsteuer an das
Betriebsstättenfinanzamtabzuführen.

Die Lohnsteuer-Anmeldung ist nach amtlich vorgeschrie-
benemVordruckabzugebenund vom Arbeitgeberoder
von einer zu seiner VertretungberechtigtenPerson zu
unterschreiben.Der Arbeitgeberwird von der Verpflich-
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tung zur Abgabe weiterer Lohnsteuer-Anmeldungen
befreit,wennerArbeitnehmer,fürdienach$41einLohn-
konto zu führen ist, nicht mehr beschäftigt und das dem
Finanzamtmitteilt.
(2) Lohnsteuer-Anmeldungszeitraumist grundsätzlich

der Kalendermonat.Lohnsteuer-Anmeldungszeitraumist
das Kalendervierteljahr, wenn die abzuführende Lohn-
steuerfürdasvorangegangeneKalenderjahrmehrals600
DeutscheMark,abernichtmehrals 6000DeutscheMark
betragen hat; Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum ist das
Kalenderjahr, wenn die abzuführende Lohnsteuer für das
vorangegangene Kalenderjahr nicht mehr als 600 Deut-
scheMarkbetragenhat.HatdieBetriebsstättenichtwäh-
rend des ganzen vorangegangenen Kalenderjahrs bestan-
den,so istdiefürdasvorangegangeneKalenderjahrabzu-
führendeLohnsteuerfürdieFeststellungdes Lohnsteuer-
AnmeldungszeitraumsaufeinenJahresbetragumzurech-
nen.WenndieBetriebsstätteimvorangegangenenKalen-
derjahr noch nicht bestanden hat, ist die auf einen Jahres-
betragumgerechnetefürdenerstenvollenKalendermonat
nachderEröffnungderBetriebsstätteabzuführendeLohn-
steuer maßgebend.

(3) Die oberste Finanzbehörde des Landes kann bestim-
men, daß die Lohnsteuer nicht dem Betriebsstättenfinanz-
amt, sondern einer anderen öffentlichen Kasse anzumel-
den und an diese abzuführen ist; die Kasse erhält insoweit
dieStellungeinerLandesfinanzbehörde.DasBetriebsstät-
tenfinanzamtoderdiezuständigeandereöffentlicheKasse
können anordnen, daß die Lohnsteuer abweichend von
demnachAbsatz1 maßgebendenZeitpunktanzumelden
und abzuführen ist, wenn die Abführung der Lohnsteuer
nichtgesicherterscheint.

8 41b
Abschluß des Lohnsteuerabzugs

(1) Bei BeendigungeinesDienstverhältnissesoderam
Ende des Kalenderjahrshat der Arbeitgeberdas Lohn-
konto des Arbeitnehmers abzuschließen. Der Arbeitgeber
hat auf Grund der Eintragungenim Lohnkontoauf der
Lohnsteuerkartedes Arbeitnehmers
1. die Dauer des Dienstverhältnisses während des Kalen-

derjahrs, für das die Lohnsteuerkartegilt, sowie zusätz-
lich die Anzahl der nach $ 41 Abs. 1 Satz 6 vermerkten
Großbuchstaben U,

2. dieArt undHöhedes gezahltenArbeitsiohns,
3. die einbehalteneLohnsteuersowie zusätzlichden

Großbuchstaben B, wenn das Dienstverhältnis vor
Ablaufdes KalenderjahrsendetundderArbeitnehmer
für einen abgelaufenenLohnzahlungszeitraumoder
LohnabrechnungszeitraumdesKalenderjahrsnachder
besonderen Lohnsteuertabelle ($38c Abs. 2) zu
besteuernwar,

4. das Kurzarbeitergeld,das Schlechtwettergeld,den
Zuschuß zum Mutterschaftsgeldnach dem Mutter-.
schutzgesetz,die Entschädigungenfür Verdienstaus-
fall nach dem Bundesseuchengesetzsowie Aufstok-
kungsbeträge nach dem Altersteilzeitgesetz

zu bescheinigen(Lohnsteuerbescheinigung).Liegt dem
Arbeitgeber eine Lohnsteuerkartedes Arbeitnehmers nicht
vor,hater die Lohnsteuerbescheinigungnacheinement-
sprechendenamtlichvorgeschriebenenVordruckzuertei-



1964

len.DerArbeitgeberhatdemArbeitnehmerdie Lohnsteu-

nisvorAblaufdesKalenderjahrsbeendetwird,derArbeit-
nehmerzur Einkommensteuerveranlagtwirdoder beim
Finanzamtden Lohnsteuer-Jahresausgleichbeantragt.In
den übrigen Fällen hat der Arbeitgeber die Lohnsteuerbe-
scheinigung dem Betriebsstättenfinanzamt einzureichen.
Kann ein Arbeitgeber, der für die Lohnabrechnung ein
maschinellesVerfahren anwendet,die Lohnsteuerbe-
scheinigungnachSatz2 nichtsofortbeiBeendigungdes
Dienstverhältnissesausschreiben,so haterdieLohnsteu-
erkartebis zur Ausschreibungder Lohnsteuerbescheini-
gung zurückzubehaltenund dem Arbeitnehmereine
Bescheinigung über alle auf der Lohnsteuerkarte des
ArbeitnehmerseingetragenenMerkmaleauszuhändigen;
indieserBescheinigungistaußerdemderZeitpunkteinzu-
tragen, zu dem das Dienstverhältnisbeendetworden ist. In
diesemFall istdieAusschreibungderLohnsteuerbeschei-
nigung innerhalb von acht Wochen nachzuholen.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Arbeitnehmer, soweit sie
Arbeitslohnbezogenhaben,der nachden8840 bis 40b
pauschal besteuert worden ist.

841c
Änderungdes Lohnsteuerabzugs

(1) Der Arbeitgeber ist berechtigt,bei der jeweils nächst-
folgendenLohnzahlungbishererhobeneLohnsteuerzu
erstatten oder noch nicht erhobene Lohnsteuer nachträg-
licheinzubehalten,
1. wennihmder Arbeitnehmereine Lohnsteuerkartemit

Eintragungenvorlegt,die aufeinenZeitpunktvorVor-
lageder Lohnsteuerkartezurückwirken,oder

2. wenn er erkennt, daß er die Lohnsteuer bisher nicht
vorschriftsmäßigeinbehaltenhat.
(2) Die zu erstattende Lohnsteuer ist dem Betrag zu

entnehmen,den der Arbeitgeberfür seineArbeitnehmer
insgesamtan Lohnsteuereinbehaltenoderübernommen
hat.Wenndiezu erstattendeLohnsteuerausdemBetrag
nicht gedeckt werden kann, der insgesamt an Lohnsteuer
einzubehalten oder zu übernehmen ist, wird der Fehl-
betragdemArbeitgeberauf AntragvomBetriebsstätten-
finanzamtersetzt.
(3) Nach Ablauf des Kalenderjahrs oder, wenn das

Dienstverhältnisvor Ablauf des Kalenderjahrs endet, nach
BeendigungdesDienstverhältnisses,istdieÄnderungdes
Lohnsteuerabzugsnur bis zur Ausschreibungder Lohn-
steuerbescheinigungzulässig. Bei Änderungdes Lohn-
steuerabzugsnachAblaufdes Kalenderjahrsistdienach-
träglich einzubehaltende Lohnsteuer nach dem Jahres-
arbeitsiohnaufGrundder Jahreslohnsteuertabellezu er-
mitteln.Eine Erstattungvon Lohnsteuerist nachAblauf
des Kalenderjahrsnur imWege des Lohnsteuer-Jahres-
ausgleichs nach $ 42b zulässig.

(4)DerArbeitgeberhatdieFälle,indenenervonseiner
Berechtigungzur nachträglichenEinbehaltungvon Lohn-
steuernach Absatz1 keinenGebrauchmachtoder die
Lohnsteuernichtnachträglicheinbehaltenwerdenkann,
weil
1. EintragungenaufderLohnsteuerkarteeinesArbeitneh-

mers, die nach Beginn des Dienstverhältnisses vorge-
nommen worden sind, auf einen Zeitpunkt vor Beginn
des Dienstverhältnisses zurückwirken,

2. der Arbeitnehmervom ArbeitgeberArbeitslohnnicht
mehrbeziehtoder

3. derArbeitgebernachAblaufdesKalenderjahrsbereits
die Lohnsteuerbescheinigungausgeschriebenhat,

dem Betriebsstättenfinanzamtunverzüglichanzuzeigen.
DasFinanzamthatdiezuwenigerhobeneLohnsteuervom
Arbeitnehmer nachzufordern, wenn der nachzufordernde
Betrag20 DeutscheMark übersteigt.$42d bleibtunbe-
rührt.

842
Lohnsteuer-Jahresausgleich

(1) Den unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen
Arbeitnehmern,die nichtzur Einkommensteuerveranlagt
werden,wirddie für das abgelaufeneKalenderjahr(Aus-
gleichsjahr) einbehaltene Lohnsteuer insoweit erstattet,
als sie die aufden JahresarbeitsiohnentfallendeJahres-
lohnsteuerübersteigt(Lohnsteuer-Jahresausgleich).Hat
die unbeschränkte Einkommensteuerpflichtdes Arbeitneh-
mersnichtwährenddesganzenKalenderjahrsbestanden,
so gilt die Dauer der unbeschränkten Einkommensteuer-
pflichtimKalenderjahralsAusgleichsjahrundderwährend
diesesZeitraumsbezogeneArbeitslohnalsJahresarbeits-
lohn.
(2) Der Lohnsteuer-Jahresausgleich wird nach Ablauf

des Ausgleichsjahrsauf Antragdes Arbeitnehmersvom
Finanzamtdurchgeführt,soweiter nach$ 42b nichtvom
Arbeitgeberdurchgeführtwordenist.BeiWegfallderunbe-
schränktenEinkommensteuerpflichtkannderLohnsteuer-
Jahresausgleichsofortdurchgeführtwerden.Der Antrag
ist bis zumAblaufdes auf das Ausgleichsjahrfolgenden
zweitenKalenderjahrsnach amtlichvorgeschriebenem
Vordruckzustellen;dieFristkannnichtverlängertwerden.
Der AntragmußvomArbeitnehmer,bei Arbeitnehmern,
die miteinemEhegattendie Voraussetzungendes $ 26
Abs. 1 erfüllen,auchvom Ehegatteneigenhändigunter-
schriebensein.HateinePersonoderVereinigungbeider
AnfertigungdesAntragsmitgewirkt,so sindderNameund
die Anschriftdieser Person oder Vereinigungin dem
Antraganzugeben.
(3) Dem Antragauf Lohnsteuer-Jahresausgleichsind

beizufügen:
1. die für das AusgleichsjahrausgeschriebenenLohn-

steuerkarten des Arbeitnehmers mit vollständigen
Lohnsteuerbescheinigungenoder in den Fällen, in
denendemArbeitgebereineLohnsteuerkartenichtvor-
gelegen hat, Lohnsteuerbescheinigungennach ent-
sprechendemamtlich vorgeschriebenemVordruck
(841b Abs. 1 Satz3);

2. in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer während des
Ausgleichsjahrszeitweisein keinemDienstverhältnis
gestandenhat, etwaigeUnterlagenüber die Dauer
dieserZeiträume.
(4) Vorbehaltlichder Vorschriftendes $ 42a hat das

Finanzamtfür den Lohnsteuer-Jahresausgleichden Jah-
resarbeitsiohnaus sämtlichenDienstverhältnissendes
Arbeitnehmersfestzustellen.Dabei bleiben ermäßigt
besteuerteEntschädigungenimSinnedes$ 34Abs. 1und
Abs.2 Nr.2 außerAnsatz,wennder Arbeitnehmernicht
ihre Einbeziehungin den Lohnsteuer-Jahresausgleich
beantragt.Vom Jahresarbeitsiohnsind der etwa in
BetrachtkommendeVersorgungs-Freibetragundderetwa



in BetrachtkommendeAltersentlastungsbetragabzuzie-
hen. Danach ist als Jahreslohnsteuerdie Einkommen-
steuerzu ermitteln,die derArbeitnehmerschuldet,wenn
er ausschließlichdiesichausdemnachSatz3 geminder-
ten JahresarbeitsiohnergebendenEinkünfteerzielthat;
dabeisinddie$$ 10e,34Abs. 1, 8834c,34f,35 und52
Abs.21Sätze4bis6 sowie&15bdesBerlinförderungsge-
setzes nicht anzuwenden. Den Betrag, um den die sich
hiernach ergebende Jahresiohnsteuerdie Lohnsteuer
unterschreitet,die für das Ausgleichsjahr insgesamt erho-
benwordenist,hatdas FinanzamtdemArbeitnehmerzu
erstatten.Bei der Ermittlungder insgesamterhobenen
LohnsteueristdieLohnsteuerauszuscheiden,dievonden
nachSatz2 außerAnsatzgebliebenenBezügeneinbehal-
tenwordenist.836 Abs.4 Satz3 giltsinngemäß.
(5)Das Finanzamterteiltüberden Lohnsteuer-Jahres-

ausgleichdemAntragstellereinenSteuerbescheid.

8 42a
GemeinsamerLohnsteuer-Jahresausgleich

für Ehegatten
(1) Bei Arbeitnehmern, die die Voraussetzungen für die

Anwendungder SteuerklasseIll erfüllen,wird nur ein
Lohnsteuer-JahresausgleichfürbeideEhegattengemein-
samdurchgeführt,wennbeideEhegattenimAusgleichs-
jahrEinkünfteausnichtselbständigerArbeiterzielthaben.
DerAntragaufgemeinsamenLohnsteuer-Jahresausgleich
istvondenEhegattengemeinsamzustellen,es seidenn,
daß einerder Ehegattendazuaus zwingendenGründen
nichtin der Lage ist.842 Abs.2 Sätze2 bis 5 ist anzu-
wenden.
(2) Für dengemeinsamenLohnsteuer-Jahresausgleich

hat das Finanzamt jeweils den Jahresarbeitslohn der Ehe-
gattenaus ihrensämtlichenDienstverhältnissenfestzu-
stellen.$42 Abs.4 Satz2 ist anzuwenden.Von dem
Jahresarbeitsiohndes einzelnenEhegattensind jeweils
der etwa in BetrachtkommendeVeisorgungs-Freibetrag
undderetwain BetrachtkommendeAltersentlastungsbe-
tragabzuziehen.Danachistals Jahreslohnsteuerdie Ein-
kommensteuerzu ermitteln,die die Ehegattenschulden,
wenn sie ausschließlichdie sich aus den nachSatz 3
gemindertenJahresarbeitslöhnenergebendenEinkünfte
erzielthaben;dabeisinddie $8 10e,34 Abs. 1, 88 34c,
34f, 35 und 52 Abs. 21 Sätze4 bis 6 sowie$ 15b des
Berlinförderungsgesetzesnichtanzuwenden.DenBetrag,
umdendiesichhiernachergebendeJahreslohnsteuerdie
Lohnsteuerunterschreitet,die fürdas Ausgleichsjahrvon
beidenEhegatteninsgesamterhobenwordenist,hatdas
Finanzamtzu erstatten.$ 42 Abs.4 Sätze6 und 7 und
Abs.5 ist entsprechendanzuwenden.

842b
Lohnsteuer-Jahresausgleichdurch den Arbeitgeber
(1)DerArbeitgeberistberechtigt,fürunbeschränktein-

kommensteuerpflichtigeArbeitnehmer,die währenddes
AusgleichsjahrsständigineinemDienstverhältnisgestan-
den haben, einen Lohnsteuer-Jahresausgleich durchzu-
führen.Er ist zur Durchführungdes Lohnsteuer-Jahres-
ausgleichsverpflichtet,wenn er am 31.Dezemberdes
AusgleichsjahrsmindestenszehnArbeitnehmerbeschäf-
tigt.Voraussetzungfür den Lohnsteuer-Jahresausgleich
ist,daßdemArbeitgeberdie Lohnsteuerkartedes Arbeit-
nehmersmitden Lohnsteuerbescheinigungenaus etwai-
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gen vorangegangenenDienstverhältnissenvorliegt.Der
Arbeitgeber darf den Lohnsteuer-Jahresausgleich nicht
durchführen,wenn
1. der Arbeitnehmeres beantragtoder
2. derArbeitnehmerfürdasAusgleichsjahroderfüreinen

Teil des Ausgleichsjahrsnach den SteuerklassenV
oderVI zu besteuernwar oder

3. der Arbeitnehmerfür einenTeil des Ausgleichsjahrs
nach den Steuerklassen Ill oder IV zu besteuern war
oder

4. der ArbeitnehmerimAusgleichsjahrKurzarbeitergeld,
Schlechtwettergeld,Zuschuß zum Mutterschaftsgeld
nach dem Mutterschutzgesetz,Entschädigungenfür
VerdienstausfallnachdemBundesseuchengesetzoder
Aufstockungsbeträgenach dem Altersteilzeitgesetz
bezogenhatoder

5. derArbeitnehmerimAusgleichsjahrnachderallgemei-
nen Lohnsteuertabelle(838c Abs. 1) und nach der
besonderenLohnsteuertabelle($38c Abs.2) zu be-
steuernwar oder

6. derArbeitnehmerimAusgleichsjahrausländischeEin-
künfteaus nichtselbständigerArbeitbezogenhat,die
nacheinemAbkommenzurVermeidungderDoppelbe-
steuerung oder unter Progressionsvorbehaltnach
8 34c Abs.5 von der Lohnsteuerfreigestelltwaren.

(2) Für den Lohnsteuer-Jahresausgleich hat der Arbeit-
geberdenJahresarbeitsiohnausdemzu ihmbestehenden
Dienstverhältnisund nachden Lohnsteuerbescheinigun-
genaufderLohnsteuerkarteausetwaigenvorangegange-
nen Dienstverhältnissenfestzustellen.Dabei bleiben
ermäßigtbesteuerteEntschädigungenimSinnedes $34
Abs. 1 und Abs.2 Nr.2 und Bezügeim Sinnedes $ 34
Abs.3 außerAnsatz,wennderArbeitnehmernichtjeweils
die Einbeziehungin den Lohnsteuer-Jahresausgleich
beantragt.Vom Jahresarbeitsiohnsind der etwa in
BetrachtkommendeVersorgungs-Freibetrag,deretwain
BetrachtkommendeAltersentlastungsbetragundeinetwa
aufderLohnsteuerkarteeingetragenerFreibetragabzuzie-
hen. Für den so gemindertenJahresarbeitslohnist nach
Maßgabederaufder Lohnsteuerkartezuletzteingetrage-
nen SteuerklasseundderZahlder Kinderfreibeträgedie
Jahreslohnsteueraus der Jahresiohnsteuertabellezu
ermitteln,die für den Arbeitnehmer beim Lohnsteuerabzug
maßgebendwar. Den Betrag,umden die sich hiernach
ergebendeJahresiohnsteuerdie Lohnsteuerunterschrei-
tet, die von dem zugrundegelegtenJahresarbeitslohn
insgesamterhobenwordenist, hatder Arbeitgeberdem
Arbeitnehmer zu erstatten. Bei der Ermittlung der ins-
gesamterhobenenLohnsteuerist die Lohnsteuerauszu-
scheiden,dievondennachSatz2 außerAnsatzgebliebe-
nenBezügeneinbehaltenwordenist.
(3) Der Arbeitgeberdarf den Lohnsteuer-Jahresaus-

gleichfrühestensbeiderLohnabrechnungfürden letzten
im Ausgleichsjahr endenden Lohnzahlungszeitraum,
spätestensbeiderLohnabrechnungfürden letztenLohn-
zahlungszeitraum, der im Monat März des dem Aus-
gleichsjahrfolgendenKalenderjahrsendet,durchführen.
Diezu erstattendeLohnsteuerist demBetragzu entneh-
men,denderArbeitgeberfür seineArbeitnehmerfürden
Lohnzahlungszeitrauminsgesamtan Lohnsteuererhoben
hat, und in der Lohnsteuer-Anmeldunggesondertanzu-
geben.$41c Abs.2 Satz2 ist anzuwenden.
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(4) Der Arbeitgeber hat im Lohnkonto für das Aus-
gleichsjahr den Inhalt etwaiger Lohnsteuerbescheinigun-
gen aus vorangegangenen Dienstverhältnissen des
Arbeitnehmerseinzutragen.Im Lohnkontound auf der
Lohnsteuerkartefür das Ausgleichsjahrist die im Lohn-
steuer-Jahresausgleich erstattete Lohnsteuer gesondert
einzutragen.Wenn die erstatteteLohnsteuerdie vom
Arbeitgeberfür den Arbeitnehmerinsgesamterhobene
Lohnsteuernichtübersteigt,darfder Arbeitgeberaufder
LohnsteuerkarteanStellederEintragungnachSatz2den
sichnachVerrechnungdererhobenenLohnsteuermitder
erstattetenLohnsteuerergebendenBetragals erhobene
Lohnsteuer eintragen.

842c
ÖrtlicheZuständigkeit

der Finanzämter im Lohnsteuerverfahren

Fürdie EintragungeinesFreibetragsaufderLohnsteu-
erkarte ($ 39a) ist das Finanzamt örtlich zuständig, in
dessenBezirkderArbeitnehmerimZeitpunktderAntrag-
stellungseineWohnunghat,von der aus er seinerBe-
schäftigungregelmäßignachgeht.Bei Ehegatten,die
beideArbeitslohnbeziehenundeinenmehrfachenWohn-
sitz haben, ist das Finanzamtdes Familienwohnsitzes
zuständig; bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen
undkeinenFamilienwohnsitzhaben,istdasfürdenälteren
Ehegattennach Satz1 maßgebendeFinanzamtörtlich
zuständig.In den Fällen des $1 Abs.2 und 3 ist das
Finanzamtörtlichzuständig,in dessen Bezirk sich die
öffentliche Kasse befindet, die den Arbeitslohn zahlt.

&42d
Haftungdes Arbeitgebers

und Haftungbei Arbeitnehmerüberlassung
(1) DerArbeitgeberhaftet

1. für die Lohnsteuer, die er einzubehalten und abzu-
führen hat,

2. für die Lohnsteuer, die er beim Lohnsteuer-Jahresaus-
gleichzu Unrechterstattethat,

3. für die Einkommensteuer(Lohnsteuer),die aufGrund
fehlerhafterAngabenimLohnkontooder in der Lohn-
steuerbescheinigungverkürztwird.
(2) DerArbeitgeberhaftetnicht,

1. soweitLohnsteuernach8 39Abs.4, 8 39a Abs.5 und
in denvomArbeitgeberangezeigtenFällendes $41c
Abs.4 nachzufordernist,

2. soweit auf Grund der nach 8 10 Abs.5 erlassenen
RechtsverordnungeineNachversteuerungdurchzufüh-
ren ist,

3. soweitaufgrunddes$ 19aAbs.2 Satz2eineNachver-
steuerungin den vomArbeitgeberoder Kreditinstitut
angezeigtenFällendurchzuführenist.
(3)SoweitdieHaftungdesArbeitgebersreicht,sindder

Arbeitgeber und der Arbeitnehmer Gesamtschuldner. Das
BetriebsstättenfinanzamtkanndieSteuerschuldoderHaf-
tungsschuldnach pflichtgemäßemErmessengegenüber
jedemGesamtschuldnergeltendmachen.DerArbeitgeber
kann auch dann in Anspruch genommen werden, wenn
der Arbeitnehmer zur Einkommensteuer veranlagt wird.

Der Arbeitnehmer kann im Rahmen der Gesamtschuldner-
schaftnur in Anspruchgenommenwerden,
1. wennderArbeitgeberdie Lohnsteuernichtvorschrifts-

mäßigvomArbeitsiohneinbehaltenhat,
2. wenn der Arbeitnehmer weiß, daß der Arbeitgeber die

einbehalteneLohnsteuernichtvorschriftsmäßigange-
meldethat.Diesgiltnicht,wennderArbeitnehmerden
Sachverhaltdem Finanzamtunverzüglichmitgeteilt
hat.
(4) Für die Inanspruchnahmedes Arbeitgebersbedarf

es keinesHaftungsbescheidsundkeinesLeistungsgebots,
soweitder Arbeitgeber
1. dieeinzubehaltendeLohnsteuerangemeldethatoder
2. nach Abschluß einer Lohnsteuer-Außenprüfung seine

Zahlungsverpflichtungschriftlichanerkennt.
Satz 1 giltentsprechendfür die Nachforderungzu über-
nehmenderpauschalerLohnsteuer.
(5)Von derGeltendmachungderSteuernachforderung

oderHaftungsforderungistabzusehen,wenndieseinsge-
samt20 DeutscheMarknichtübersteigt.
(6) Soweit einem Dritten (Entleiher) Arbeitnehmer

gewerbsmäßigzur Arbeitsleistungüberlassenwerden,
haftetermitAusnahmederFälle,indeneneineArbeitneh-
merüberlassungnach$ 1 Abs.3 des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzesvorliegt,nebendemArbeitgeber;dies
giltauch,wennderin$ 1Abs.2desArbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzesbestimmteZeitraumüberschrittenist.Der
Entleiher haftet nicht, wenn der Überlassung eine Erlaub-
nis nach $1 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
zugrundeliegtundsoweiternachweist,daßerdeninden
8828abis28cdesViertenBuchesSozialgesetzbuchund
8 10 des ArbeitsförderungsgesetzesvorgesehenenMel-
depflichtensowiedennach$ 51Abs. 1Nr.2 Buchstabed
vorgesehenenMitwirkungspflichtennachgekommenist.
Der Entleiherhaftetfernernicht,wenner überdasVorlie-
gen einer Arbeitnehmerüberlassungohne Verschulden
irrte.Die Haftungbeschränktsich aufdie Lohnsteuerfür
dieZeit,fürdie ihmderArbeitnehmerüberlassenworden
ist. Soweit die Haftungdes Entleihersreicht,sind der
Arbeitgeber,der EntleiherundderArbeitnehmerGesamt-
schuldner.DerEntleiherdarfaufZahlungnurinAnspruch
genommenwerden,soweitdieVollstreckungindas inlän-
dische beweglicheVermögendes Arbeitgebersfehlge-
schlagenist oder keinenErfolgverspricht;$ 219 Satz2
der Abgabenordnungist entsprechendanzuwenden.Ist
durch die Umständeder Arbeitnehmerüberlassungdie
Lohnsteuerschwerzuermitteln,so istdieHaftungsschuld
mit15vomHundertdeszwischenVerleiherundEntleiher
vereinbartenEntgeltsohne Umsatzsteueranzunehmen,
solangederEntleihernichtglaubhaftmacht,daßdieLohn-
steuer, für die er haftet, niedriger ist. Die Absätze 1 bis 5
sind entsprechendanzuwenden.Die Zuständigkeitdes
Finanzamtsrichtetsich nachdemOrt der Betriebsstätte
des Verleihers.
(7)Soweitder EntleiherArbeitgeberist,haftetderVer-

leiherwie ein EntleihernachAbsatz6.
(8) Das Finanzamt kann hinsichtlichder Lohnsteuer der

Leiharbeitnehmeranordnen,daß der Entleiher einen
bestimmtenTeil des mitdemVerleihervereinbartenEnt-
gelts einzubehaltenund abzuführenhat,wenndies zur
Sicherungdes Steueranspruchsnotwendigist; Absatz6



Satz4 ist anzuwenden.Der Verwaltungsaktkann auch
mündlicherlassenwerden.Die Höhedes einzubehalten-
den undabzuführendenTeils des Entgeltsbedarfkeiner
Begründung, wenn der in Absatz 6 Satz 7 genannte Vom-
hundertsatznichtüberschrittenwird.

8 42e
Anrufungsauskunft

Das Betriebsstättenfinanzamthat auf Anfrage eines
BeteiligtendarüberAuskunftzu geben,ob und inwieweit
im einzelnenFall die Vorschriftenüber die Lohnsteuer
anzuwenden sind.

g42f
Lohnsteuer-Außenprüfung

(1) Für dieAußenprüfungder EinbehaltungoderÜber-
nahmeundAbführungderLohnsteueristdasBetriebsstät-
tenfinanzamtzuständig.
(2) Für die Mitwirkungspflichtdes Arbeitgebersbei der

Außenprüfunggilt $200 der Abgabenordnung.Darüber
hinaus haben die Arbeitnehmer des Arbeitgebers dem mit
der PrüfungBeauftragtenjedegewünschteAuskunftüber
Art undHöheihrerEinnahmenzu gebenundaufVerlan-
gen die etwa in ihrem Besitz befindlichen Lohnsteuerkar-
tensowiedie BelegeüberbereitsentrichteteLohnsteuer
vorzulegen.Dies gilt auch für Personen,bei denen es
streitigist,obsieArbeitnehmerdesArbeitgeberssindoder
waren.

3. SteuerabzugvomKapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

8 43
Kapitalerträgemit Steuerabzug

(1)BeidenfolgendeninländischenKapitalerträgenwird
die Einkommensteuer durch Abzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)erhoben:
1. KapitalerträgenimSinnedes 8 20Abs. 1 Nr. 1 und2;
2. Zinsen aus Teilschuldverschreibungen,bei denen

nebender festenVerzinsungein Rechtauf Umtausch
in Gesellschaftsanteile(Wandelanleihen)oder eine
Zusatzverzinsung, die sich nach der Höhe der Gewinn-
ausschüttungendesSchuldnersrichtet(Gewinnobliga-
tionen),eingeräumtist,undZinsenausGenußrechten,
die nicht in $20 Abs.1 Nr.1 genanntsind. Zu den
GewinnobligationengehörennichtsolcheTeilschuld-
verschreibungen, bei denen der Zinsfuß nur vorüberge-
hendherabgesetztundgleichzeitigeinevondemjewei-
ligen Gewinnergebnis des Unternehmens abhängige
Zusatzverzinsung bis zur Höhe des ursprünglichen
Zinsfußesfestgelegtwordenist.ZudenKapitalerträgen
imSinnedes Satzes1gehörennichtdieBundesbank-
genußrechteim Sinne des 83 Abs. 1 des Gesetzes
über die Liquidation der Deutschen Reichsbank und
der DeutschenGolddiskontbankin der im Bundesge-
setzblattTeil Ill, Gliederungsnummer 7620-6, veröffent-
lichtenbereinigtenFassung,zuletztgeändertdurchdas
Gesetzvom17.Dezember1975(BGBl. | S. 3123);
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3. Einnahmenaus der Beteiligungan einemHandelsge-
werbealsstillerGesellschafterundZinsenauspartiari-
schenDarlehen(820 Abs. 1 Nr.4);

4. Kapitalerträgenim Sinnedes 820 Abs.1 Nr.6;
5. Zinsenaus inderBundesrepublikDeutschlandoderin

Berlin(West)nachdem31.März 1952undvor dem
1.Januar 1955ausgegebenenfestverzinslichenWert-
papierenunterfolgendenVoraussetzungen:
a) dieWertpapieremüssenspätestensinnerhalbeines

Jahres nach der Ausgabezum Handel an einer
Börse in der Bundesrepublik Deutschland oder in
Berlin (West) zugelassen werden;

b) die Wertpapieredürfenauf die Dauervon minde-
stens fünf Jahren nicht kündbar und nicht rückzahl-
bar sein;

c) nachdenAnleihebedingungendarfdie Laufzeitder
WertpapierezudenbeiderAusgabevorgesehenen
Zinsbedingungenfür die Dauer von fünf Jahren
nichtgeändertwerden.

DieseVorschriftbeziehtsichnichtaufZinsenausAnlei-
hen, die im Saarlandausgegebenwordensind, und
nichtauf Zinsen,die nach$ 3a steuerfreisind.$ 3a
Abs.2 und3 giltentsprechend;

6. EinnahmenausderVergütungvonKörperschaftsteuer
nach8 36e diesesGesetzesodernach$ 52 des Kör-
perschaftsteuergesetzes.Der Steuerabzugwird nicht
vorgenommen,wenn die Kapitalertragsteuerim Fall
ihrerEinbehaltungnach844c Abs. 1 invollerHöhean
denGläubigerzu erstattenwäre.

Dem Steuerabzugunterliegenauch besondereEntgelte
oderVorteileim Sinnedes $ 20 Abs.2 Nr. 1, die neben
denindenNummern1bis6bezeichnetenKapitalerträgen
oderan derenStellegewährtwerden.

(2)DerSteuerabzugistnichtvorzunehmen,wennGläu-
biger und Schuldnerder Kapitalerträge(Schuldner)im
Zeitpunkt des Zufließens dieselbe Person sind.

(3)Kapitalerträgesindinländische,wennderSchuldner
Wohnsitz,GeschäftsleitungoderSitz im Inlandhat.

(4)DerSteuerabzugistauchdannvorzunehmen,wenn
die KapitalerträgebeimGläubigerzu den Einkünftenaus
Land-undForstwirtschaft,ausGewerbebetrieb,ausselb-
ständigerArbeitoder aus Vermietungund Verpachtung
gehören.

8 43a
Bemessung der Kapitalertragsteuer

(1) Die Kapitalertragsteuer beträgt
1. in den Fällendes 8 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 4:

25 vomHundertdes Kapitalertrags,wennderGläubi-
ger die Kapitalertragsteuerträgt,
33% vom Hundert des tatsächlich ausgezahlten
Betrags,wennder Schuldnerdie Kapitalertragsteuer
übernimmt;

2. in den Fällendes $ 43 Abs. 1 Nr.5:
30 vomHundertdes Kapitalertrags,wennderGläubi-
ger die Kapitalertragsteuerträgt,
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42,85 vom Hundert des tatsächlichausgezahlten
Betrags,wennder Schuldnerdie Kapitalertragsteuer
übernimmt;

3. in den Fällen des 8 43 Abs. 1 Nr. 6:
25 vomHundertdes Kapitalertrags.
(2) Dem Steuerabzug unterliegen die vollen Kapital-

erträgeohne jeden Abzug. $ 20 Abs.2 Nr.3 Satz2 ist
nicht anzuwenden.

544
Entrichtungder Kapitalertragsteuer

in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 5
(1) Schuldner der Kapitalertragsteuer ist in den Fällen

des 843 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 der Gläubiger der Kapital-
erträge.DieKapitalertragsteuerentstehtindemZeitpunkt,
in dem die Kapitalerträgedem Gläubigerzufließen.In
diesemZeitpunkthatderSchuldnerderKapitalerträgeden
SteuerabzugfürRechnungdes Gläubigersder Kapitaler-
trägevorzunehmen.Die innerhalbeinesKalendermonats
einbehalteneSteueristjeweilsbiszum10.des folgenden
Monats an das Finanzamt abzuführen,das für die
BesteuerungdesSchuldnersderKapitalerträgenachdem
Einkommenzuständigist. Dabei ist die Kapitalertrag-
steuer, die ein Schuldner zu demselben Zeitpunkt insge-
samtabzuführenhat,aufden nächstenvollenDeutsche-
Mark-Betragabzurunden.
(2) Gewinnanteile(Dividenden)und andere Kapital-

erträge, deren Ausschüttung von einer Körperschaft
beschlossenwird, fließendem Gläubigerder Kapitaler-
trägeandemTag zu (Absatz1),der imBeschlußalsTag
derAuszahlungbestimmtwordenist.IstdieAusschüttung
nur festgesetzt, ohne daß über den Zeitpunktder Auszah-
lungein Beschlußgefaßtwordenist,so giltals Zeitpunkt
des Zufließensder Tag nachder Beschlußfassung.
(3) Ist bei Einnahmenaus der Beteiligungan einem

Handelsgewerbeals stillerGesellschafterin demBeteili-
gungsvertragüberdenZeitpunktderAusschüttungkeine
Vereinbarunggetroffen,so giltder KapitalertragamTag
nachderAufstellungderBilanzodereinersonstigenFest-
stellungdes Gewinnanteilsdes stillenGesellschafters,
spätestensjedoch sechs MonatenachAblaufdes Wirt-
schaftsjahrs, für das der Kapitalertrag ausgeschüttet oder
gutgeschriebenwerdensoll, als zugeflossen.Bei Zinsen
aus partiarischenDarlehengiltSatz1 entsprechend.
(4) HabenGläubigerundSchuldnerder Kapitalerträge

vor dem ZufließenausdrücklichStundungdes Kapital-
ertragsvereinbart,weilder Schuldnervorübergehendzur
Zahlungnichtin der Lage ist,so istderSteuerabzugerst
mit Ablauf der Stundungsfrist vorzunehmen.

(5) Der Schuldner der Kapitalerträge haftetfür die Kapi-
talertragsteuer,die er einzubehaltenundabzuführenhat.
Der Gläubigerder Kapitalerträgewird nur in Anspruch
genommen,
1. wennderSchuldnerdieKapitalerträgenichtvorschrifts-

mäßiggekürzthat,
2. wennderGläubigerweiß,daßderSchuldnerdieeinbe-

haltene Kapitalertragsteuernicht vorschriftsmäßig
abgeführthat, und dies dem Finanzamt nicht unverzüg-
lichmitteiltoder

3. wenn das die Kapitalerträge auszahlende inländische
KreditinstitutdieKapitalerträgezu UnrechtohneAbzug
der Kapitalertragsteuerausgezahlthat.

Für die Inanspruchnahme des Schuldners der Kapital-
erträgebedarfes keinesHaftungsbescheids,soweitder
Schuldner die einbehalteneKapitalertragsteuerrichtig
angemeldet hat oder soweit er seine Zahlungsverpflich-
tung gegenüberdem Finanzamtoder dem Prüfungs-
beamtendes Finanzamtsschriftlichanerkennt.

8 44a
Abstandnahmevom Steuerabzug

(1) Bei KapitalerträgenimSinnedes $ 43Abs. 1 Nr. 3
und4 ist der Steuerabzugnichtvorzunehmen,wennder
GläubigerimZeitpunktdes Zufließensunbeschränktein-
kommensteuerpflichtigistundanzunehmenist,daßfürihn
eineVeranlagungzur Einkommensteuernichtin Betracht
kommt.
(2) Die Voraussetzungendes Absatzes 1 sind dem

Schuldner oder dem die Kapitalerträgeauszahlenden
inländischenKreditinstitutdurcheineBescheinigungdes
fürdenGläubigerzuständigenWohnsitzfinanzamtsnach-
zuweisen.$36b Abs.2 Sätze2 bis 4 ist entsprechend
anzuwenden.
(3) Der Schuldner oder das die Kapitalerträge auszah-

lende inländischeKreditinstituthat in seinenUnterlagen
das Finanzamt,dasdieBescheinigungerteilthat,denTag
derAusstellungderBescheinigungunddieinderBeschei-
nigungangegebeneSteuer-und Listennummerzu ver-
merken.
(4) Ist der Gläubiger

1. eine von der Körperschaftsteuerbefreiteinländische
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masseoder

2. eine inländischejuristischePerson des öffentlichen
Rechts,

so ist der Steuerabzugnichtvorzunehmen,wennes sich
beidenKapitalerträgenumGewinnanteilehandelt,dieder
Gläubigervoneinervonder Körperschaftsteuerbefreiten
Körperschaftbezieht.Voraussetzungist,daßderGläubi-
ger demSchuldneroderdemdie Kapitalerträgeauszah-
lenden inländischenKreditinstitutdurcheine Bescheini-
gung des für seine Geschäftsleitungoder seinen Sitz
zuständigenFinanzamtsnachweist,daß er eine Körper-
schaft, Personenvereinigungoder Vermögensmasseim
SinnederNummer1oder2 ist.Absatz3 und$ 36bAbs.2
Sätze2 bis4 geltenentsprechend.Die in Satz2 bezeich-
nete Bescheinigung wird nicht erteilt, wenn die Kapital-
erträgein den Fällendes Satzes1 Nr.1 in einemwirt-
schaftlichenGeschäftsbetriebanfallen,fürdendieBefrei-
ungvonder Körperschaftsteuerausgeschlossenist,oder
wennsie in den Fällendes Satzes1 Nr.2 in einemnicht
vonderKörperschaftsteuerbefreitenBetriebgewerblicher
Art anfallen.

8 44b
Erstattungder Kapitalertragsteuer

(1) Bei KapitalerträgenimSinnedes $ 43Abs. 1 Nr. 1
und2 wirdaufAntrageinemGläubiger,der imZeitpunkt
des Zufließensder Kapitalerträgeunbeschränkteinkom-



mensteuerpflichtig ist, die einbehaltene und abgeführte
Kapitalertragsteuererstattet,wennanzunehmenist, daß
für ihn eine Veranlagungzur Einkommensteuernichtin
Betrachtkommt.Das VorliegendieserVoraussetzungen
ist durch eine Bescheinigung im Sinne des $ 44a Abs. 2
nachzuweisen.DemAntragauf Erstattungist außerder
BescheinigungnachSatz2 eineBescheinigungimSinne
des 8$45aAbs.3 beizufügen.$36b Abs.3 bis 5 und
8 36c geltensinngemäß.
(2) Ist derGläubigervon KapitalerträgenimSinnedes

843 Abs. 1 Nr. 1 ein unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtiger Anteilseigner und wird nach 8 36d Körper-
schaftsteuer an den Vertreter des Gläubigers vergütet,so
ist unabhängigvomVorliegender Voraussetzungendes
Absatzes1 auchdie Kapitalertragsteueran denVertreter
zuerstatten.Imübrigenist$ 36dsinngemäßanzuwenden.
(3) Ist der Gläubiger von Kapitalerträgen im Sinne des

843 Abs. 1 Nr.2 ein unbeschränkteinkommensteuer-
pflichtiger Arbeitnehmer und beruhen die Kapitalerträge
auf Teilschuldverschreibungen,die ihm von seinem
gegenwärtigen oder früheren Arbeitgeber überlassen wor-
densind,sowirddie Kapitalertragsteuerunabhängigvom
Vorliegender Voraussetzungendes Absatzes1 an den
Arbeitgeberoderan einenvon ihmbestelltenTreuhänder
erstattet,wenn der Arbeitgeber oder Treuhänder in Vertre-
tungdes Gläubigerssich in einemSammelantragbereit
erklärthat,denErstattungsbetragfürdenGläubigerentge-
genzunehmen. Die Erstattung wird nur für Gläubiger
gewährt,derenKapitalerträgeimSinnedesSatzes1allein
oder, in den Fällendes Absatzes2, zusammenmitden
dort bezeichnetenKapitalerträgenim Wirtschaftsjahr
100DeutscheMarknichtüberstiegenhaben.$ 36dAbs.4
giltsinngemäß.
(4) Ist Kapitalertragsteuereinbehaltenund abgeführt

worden,obwohleine Verpflichtunghierzunichtbestand,
oderhatderGläubigerimFall des $ 44a demSchuldner
oder demdie Kapitalerträgeauszahlendeninländischen
Kreditinstitutdie Bescheinigungerst in einemZeitpunkt
vorgelegt,indemdieKapitalertragsteuerbereitsabgeführt
war,so istaufAntragdesSchuldnersoderdesdieKapital-
erträge auszahlenden inländischen Kreditinstituts die
Steueranmeldung ($45a Abs. 1) insoweit zu ändern.
Erstattungsberechtigtist der Antragsteller.

8 44c
Erstattungvon Kapitalertragsteuer
an bestimmteKörperschaften,

Personenvereinigungenund Vermögensmassen
(1) Ist derGläubiger

1. eine inländischeKörperschaft,Personenvereinigung
oderVermögensmasseimSinnedes $ 5 Abs. 1 Nr.9
des Körperschaftsteuergesetzesoder

2. eine inländische Stiftung des öffentlichen Rechts, die
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder
mildtätigenZweckendient,oder

3. eine inländischejuristischePerson des öffentlichen
Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen
Zwecken dient,

so erstattetdas Bundesamtfür Finanzenauf Antragdes
GläubigersdieeinbehalteneundabgeführteKapitalertrag-
steuer.Voraussetzungist,daßderGläubigerdemBundes-
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amtfür FinanzendurcheineBescheinigungdes fürseine
Geschäftsleitungoder seinen Sitz zuständigenFinanz-
amts nachweist, daß er eine Körperschaft, Personenver-
einigungoder Vermögensmasseim Sinne desSatzes1
ist.DieGeltungsdauerder Bescheinigungdarfhöchstens
dreiJahre betragen;sie mußamSchlußeinesKalender-
jahrs enden. Die Bescheinigung wird nichterteilt,wenn die
Kapitalerträgein den Fällender Nummer1 in einemwirt-
schaftlichenGeschäftsbetriebanfallen,fürdendieBefrei-
ungvonder Körperschaftsteuerausgeschlossenist,oder
wenn sie in den Fällender Nummern2 und3 in einem‘
nichtvonderKörperschaftsteuerbefreitenBetriebgewerb-
licherArt anfallen.DemAntragist außerder Bescheini-
gung nach Satz 2 eine Bescheinigung im Sinne des $ 45a
Abs.2 oder3 beizufügen.

(2) Ist der Gläubiger
1. eine nach$ 5 Abs. 1 Nr.1 bis 8 oder 10 bis 16 des

KörperschaftsteuergesetzesodernachanderenGeset-
zen vonder KörperschaftsteuerbefreiteKörperschaft,
PersonenvereinigungoderVermögensmasseoder

2. eine inländischejuristischePerson des öffentlichen
Rechts,die nichtin Absatz1 bezeichnetist,

so erstattetdas Bundesamtfür FinanzenaufAntragdes
GläubigersdieHälftederaufKapitalerträgeimSinnedes
8 43Abs. 1 Nr. 1 einbehaltenenundabgeführtenKapital-
ertragsteuer.Voraussetzungist,daßderGläubigerdurch
eine Bescheinigungdes für seineGeschäftsleitungoder
seinen Sitz zuständigenFinanzamtsnachweist,daß er
eine Körperschaftim Sinne des Satzes1 ist. Absatz1
Sätze3 bis 5 giltentsprechend.
(3)8 36bAbs.2 Satz4,Abs.3 Satz2,Abs.4und$ 36c

sindsinngemäßanzuwenden.Das Bundesamtfür Finan-
zenkannimEinzelfalldie FristaufAntragdesGläubigers
verlängern,wenn dieser verhindertist, die Frist einzu-
halten.DerAntragaufVerlängerungistvorAblaufderFrist
schriftlichzu stellenundzu begründen.

845
Ausschluß der Erstattungvon Kapitalertragsteuer
(1) IndenFällendes$ 20Abs.2 Nr.2 istdieErstattung

vonKapitalertragsteuerandenErwerbervonDividenden-
scheinenoder von Zinsscheinennach $ 37 Abs. 2 der
Abgabenordnungausgeschlossen.
(2)8 45 Abs. 2 und3 des Körperschaftsteuergesetzes

giltsinngemäß.

8 45a
Anmeldung und Bescheinigung

der Kapitalertragsteuer
in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 5

(1) Die Anmeldungder einbehaltenenKapitalertrag-
steuer ist dem Finanzamt innerhalb der in $44 Abs.i
festgesetztenFrist nach amtlichvorgeschriebenemVor-
druck einzureichen.Satz1 gilt entsprechend,wenn auf
Grunddes 843 Abs.2 oderdes $44a ein Steuerabzug
nichtodernichtinvollerHöhevorzunehmenist.DerGrund
für die Nichtabführungist anzugeben.DieAnmeldungist
mitder Versicherungzu versehen,daßdieAngabenvoll-
ständig und richtigsind. Die Anmeldungist von dem



1970

Schuldneroder einervertretungsberechtigtenPerson zu
unterschreiben.
(2) Der Schuldner ist vorbehaltlichder Absätze 3 und 4

verpflichtet,demGläubigerder Kapitalerträgedie folgen-
denAngabennachamtlichvorgeschriebenemMusterzu
bescheinigen:
1. denNamenunddie Anschriftdes Gläubigers;
2. die Art undHöheder Kapitalerträge;
3. denZahlungstag;
4. denBetragdernach8 36Abs.2 Nr.2 anrechenbaren

Kapitalertragsteuer;
5. dasFinanzamt,andasdieSteuerabgeführtwordenist.
Bei Kapitalerträgenim Sinne des $ 43 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 ist
außerdemdie Zeit anzugeben,für welche die Kapital-
erträge gezahlt worden sind. Die Bescheinigung braucht
nicht unterschriebenzu werden, wenn sie in einem
maschinellenVerfahrenausgedrucktwordenist undden
Ausstellererkennenläßt.
(3)Werden die Kapitalerträgefür Rechnung des Schuld-

nersdurcheininländischesKreditinstitutgezahlt,sohatan
StelledesSchuldnersdasKreditinstitutdieBescheinigung
zuerteilen.AusderBescheinigungdesKreditinstitutsmuß
auch der Schuldnerhervorgehen,für den die Kapital-
erträgegezahltwerden;die Angabedes Finanzamts,an
das die Kapitalertragsteuerabgeführtworden ist, kann
unterbleiben.
(4)EineBescheinigungnachAbsatz2 oderAbsatz3 ist

nichtzu erteilen,wenn in Vertretungdes Gläubigersein
AntragaufErstattungder Kapitalertragsteuernach$ 44b
Abs. 1 bis 3 gestelltwordenist odergestelltwird.
(5)EineBescheinigung,diedenAbsätzen2 bis4 nicht

entspricht,hatder Ausstellerzurückzufordernunddurch
eine berichtigteBescheinigung zu ersetzen. Die berichtigte
Bescheinigungist als solchezu kennzeichnen.Wird die
zurückgeforderteBescheinigungnicht innerhalbeines
MonatsnachZusendungder berichtigtenBescheinigung
an den Aussteller zurückgegeben, hat der Aussteller das
nach seinen Unterlagenfür den Empfängerzuständige
Finanzamtschriftlichzu benachrichtigen.
(6)DerAusstellereinerBescheinigung,die denAbsät-

zen 2 bis 4 nicht entspricht, haftet für die auf Grund der
Bescheinigungverkürzten Steuern oder zu Unrecht
gewährtenSteuervorteile.Ist die Bescheinigungnach
Absatz3durcheininländischesKreditinstitutauszustellen,
so haftet der Schuldner auch, wenn er zum Zweck der
BescheinigungunrichtigeAngabenmacht.DerAussteller
haftet nicht
1. in den Fällen des Satzes 2,
2. wenner die ihmnachAbsatz5 obliegendenVerpflich-

tungenerfüllthat.

845b
Besondere Behandlung von Kapitalerträgen

im Sinne des $ 43 Abs. 1 Nr.5
BeiKapitalerträgenimSinnedes843Abs. 1Nr.5 istdie

Einkommensteuer durch den Steuerabzug vom Kapital-
ertragabgegolten,soweitder Steuerpflichtigewegender
Steuerabzugsbeträgenichtin Anspruchgenommenwer-
den kann.

8 45cC
Entrichtungder Kapitalertragsteuer
in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 6

IndenFällendes$ 43Abs. 1Nr.6 entstehtdieKapital-
ertragsteuerin demZeitpunkt,in demdie Körperschaft-
steuervergütetwird.IndiesemZeitpunkthatdasBundes-
amtfür Finanzenden SteuerabzugvomKapitalertragfür
Rechnungdes Vergütungsberechtigtenvon der Körper-
schaftsteuereinzubehalten,dienach$ 36ediesesGeset-
zes odernach$52 des Körperschaftsteuergesetzesver-
gütet wird.

4. Veranlagungvon Steuerpflichtigen
mitsteuerabzugspflichtigenEinkünften

846
Veranlagungbei Bezug von Einkünften

aus nichtselbständigerArbeit
(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise aus

Einkünftenaus nichtselbständigerArbeit,von denenein
Steuerabzugvorgenommenwordenist,so wirdeineVer-
anlagungstetsdurchgeführt,wenndas Einkommen
1. bei Personen, bei denen die Einkommensteuer nach

8 32aAbs.5zuermittelnist,mehrals54000Deutsche
Mark,

2. bei den nichtunterNummer 1 fallenden Personen mehr
als 27 000 Deutsche Mark

beträgt.
(2) Bei Einkommenbis zu den in Absatz 1 genannten

BeträgenwirdeineVeranlagungnurdurchgeführt,
1. wenn die Summe der einkommensteuerpflichtigen

Einkünfte, die nichtdem Steuerabzug vomArbeitslohn
zu unterwerfenwaren,vermindertumdiedaraufent-
fallendenBeträgenach$ 13Abs.3 und$ 24a, oder
dieSummederEinkünfteundLeistungen,diedem
Progressionsvorbehaltunterliegen,jeweilsmehr als
800DeutscheMarkbeträgt;

2. wennderSteuerpflichtigenebeneinandervonmehre-
renArbeitgebernArbeitslohnbezogenhat;

3. wenn für einen Steuerpflichtigen, der zu dem Perso-
nenkreisdes $ 10cAbs.3 gehört,die Lohnsteuerim
VeranlagungszeitraumoderfüreinenTeil desVeran-
lagungszeitraumsnachdenSteuerklassenI bis IVder
allgemeinenLohnsteuertabelle($38c Abs. 1) zu
erheben war;

3a. wennvonEhegatten,dienachden$$26,26bzusam-
menzur Einkommensteuerzu veranlagensind,beide
ArbeitslohnbezogenhabenundeinerfürdenVeranla-
gungszeitraumodereinenTeil davonnachder Steu-
erklasseV oderVI besteuertwordenist;

4. wennauf der Lohnsteuerkartedes Steuerpflichtigen
einFreibetragimSinnedes$39aAbs. 1Nr.5 einge-
tragen worden ist;

4a. wennbei einemElternpaar
a) im Fall des $32 Abs. 6 Nr. 1 Alternative 2 der

Kinderfreibetragvon3 024DeutscheMarkaufder
Lohnsteuerkartedes einenElternteilsbescheinigt
worden und der andere Elternteil im Kalenderjahr



unbeschränkt einkommensteuerpflichtiggeworden
ist oder

b) imFalldes$ 32Abs.6 Satz4 einemElternteilder
übertrageneKinderfreibetragauf der Lohnsteuer-
kartebescheinigtwordenistoderein Elternteildie
Übertragungdes Kinderfreibetragsbeantragtoder

c) im Fall des 8$32 Abs. 7 Satz 2 auf Grund der
Zustimmungder Mutterentwederauf der Lohn-
steuerkartedes Vaters die LohnsteuerklasseIl
bescheinigtwordenist oderder Vaterden Haus-
haltsfreibetragbeantragtoder

d) im Fall des $ 33a Abs.2 Satz8 ein Elternteildie
Übertragung des Anteils am abzuziehenden Aus-
bildungsfreibetragbeantragtoder

e) im Fall des $ 33b Abs.5 Satz3 beideElternteile
eineAufteilungdes PauschbetragsfürBehinderte
oder des Pauschbetrags für Hinterbliebene in
einemanderenVerhältnisals je zur Hälftebean-
tragen.

Die Veranlagungspflichtbestehtfür jeden Elternteil,
der Einkünfteaus nichtselbständigerArbeitbezogen
hat;

5. wenn der Arbeitnehmerim Veranlagungszeitraum
geheiratethat, sein Ehegatteunbeschränkteinkom-
mensteuerpflichtigistundaufseinerLohnsteuerkarte
einFreibetragwegenKinderbetreuungskosten(833c)
eingetragen worden ist;

6. wenndie Ehe des Arbeitnehmersim Veranlagungs-
zeitraum durch Tod, Scheidung oder Aufhebung auf-
gelöstwordenistunderoderseinEhegattederaufge-
löstenEhe imVeranlagungszeitraumwiedergeheira-
tet hat;

7. wenn der Arbeitnehmer oder sein Ehegatte getrennte
Veranlagungnach den 8826, 26a beantragtoder
wennderArbeitnehmerundseinEhegattediebeson-
dere Veranlagung für den Veranlagungszeitraum der
Eheschließung nach den 88 26, 26c beantragen;

8. wenn die Veranlagung beantragtwird
a) zur Anwendungder Vorschriftender 88 10e, 34

Abs. 1, 8834c, 34f, 35, 52 Abs.21 Sätze4 bis 6
und des 8 15b des Berlinförderungsgesetzes,

b) zur Berücksichtigungvon Verlusten aus einer
anderen Einkunftsart als derjenigen aus nichtselb-
ständigerArbeit,fallsdieEinkünfte,vondenender
SteuerabzugvomArbeitslohnnichtvorgenommen
wordenist,nachAbzugdes Freibetragsnach$ 13
Abs.3 zusammeneinenVerlustbetragergeben,

c) zur Berücksichtigung von Verlustabzügen ($ 10d),
d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer auf die

Steuerschuld,
e) zur Anrechnungvon Körperschaftsteuerauf die

Steuerschuld.
DerAntragaufVeranlagungindenFällenderNummern7
und 8 ist bis zum Ablauf des auf den Veranlagungszeit-
raum folgendenzweiten Kalenderjahrsdurch Abgabe
einerEinkommensteuererklärungzu stellen.Im Fall des
&10dSatz1 istderAntragfürdenzweitenvorangegange-
nen Veranlagungszeitraumbis zum Ablaufdes diesem
folgendenviertenKalenderjahrsundfürdenerstenvoran-
gegangenen Veranlagungszeitraum bis zum Ablauf des
diesemfolgendendrittenKalenderjahrszu stellen.
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(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 bis 7 und 8
Buchstaben a, c, d unde ist ein Betrag in Höhe der
einkommensteuerpflichtigenEinkünfte,von denen der
SteuerabzugvomArbeitslohnnichtvorgenommenworden
ist, vom Einkommen abzuziehen, wenn diese Einkünfte
insgesamtnichtmehrals 800 DeutscheMarkbetragen.
DerBetragnachSatz1vermindertsichumdenAltersent-
lastungsbetrag,soweit dieser 40 vom Hundertdes Arbeits-
lohnsmitAusnahmederVersorgungsbezügeimSinnedes
$ 19Abs.2 übersteigt,undumdennach$ 13Abs.3 zu
berücksichtigendenBetrag.
(4) Kommtnachden Absätzen1 und 2 eine Veranla-

gung zur Einkommensteuer nicht in Betracht, so gilt die
Einkommensteuer,dieaufdieEinkünfteausnichtselbstän-
digerArbeitentfällt,für den Steuerpflichtigendurchden
Lohnsteuerabzugals abgegolten,soweiter nichtfür zu-
wenigerhobeneLohnsteuerinAnspruchgenommenwer-
den kann.Die $$42 bis 42b bleibenunberührt.
(5) Durch Rechtsverordnungkann in den Fällen des

Absatzes2 Nr. 1 bis 7, in denendie einkommensteuer-
pflichtigen Einkünfte, von denen der Steuerabzug vom
Arbeitslohnnichtvorgenommenwordenist, den Betrag
von 800 Deutsche Mark übersteigen, die Besteuerung SO
gemildertwerden,daß auf die volle Besteuerungdieser
Einkünftestufenweiseübergeleitetwird.

88 46a und47
(weggefallen)

vn.
(weggefallen)

848
(weggefallen)

VIll. BesteuerungbeschränktSteuerpflichtiger

8 49
Beschränkt steuerpflichtigeEinkünfte

(1) Inländische Einkünfte im Sinne der beschränkten
Einkommensteuerpflicht(81 Abs.4) sind
1. Einkünfteaus einerim InlandbetriebenenLand-und

Forstwirtschaft(8813,14);
2. Einkünfteaus Gewerbebetrieb($$15 bis 17),

a) für den im Inland eine Betriebsstätte unterhalten
wirdoderein ständigerVertreterbestelltist,

b) die durchden Betriebeigeneroder gecharterter
SeeschiffeoderLuftfahrzeugeausBeförderungen
zwischen inländischenund von inländischenzu
‚ausländischen Häfen erzielt werden, einschließlich
derEinkünfteausanderenmitsolchenBeförderun-
gen zusammenhängenden,sich auf das Inland
erstreckendenBeförderungsleistungen,

c) die von einem Unternehmen im Rahmen einer
internationalenBetriebsgemeinschaftoder eines
Pool-Abkommens, bei denen ein Unternehmenmit
SitzoderGeschäftsleitungimInlanddieBeförde-
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rungdurchführt,ausBeförderungenundBeförde-
rungsleistungen nach Buchstabeb erzielt werden,

d) die, soweit sie nichtzu den Einkünften imSinne der
Nummern3 und 4 gehören,durchkünstlerische,
sportliche,artistischeoderähnlicheDarbietungen
“im Inland oder durch deren Verwertung im Inland
erzieltwerden, einschließlichder Einkünfteaus
anderenmitdiesenLeistungenzusammenhängen-
denLeistungen,unabhängigdavon,wemdie Ein-
nahmenzufließen,oder

e) die unterden Voraussetzungendes 8 17aus der
VeräußerungeinesAnteilsan einerKapitalgesell-
schaft erzielt werden, die ihren Sitz oder ihre
Geschäftsleitung im Inland hat;

3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit (8 18), die im
Inland ausgeübt oder verwertetwird oder worden ist;

4. Einkünfteaus nichtselbständigerArbeit($ 19),die im
Inlandausgeübtoderverwertetwirdoderwordenist,
und Einkünfte, die aus inländischen öffentlichen Kas-
sen einschließlich der Kassen der Deutschen Bundes-
bahn und der Deutschen Bundesbank mit Rücksicht
aufein gegenwärtigesoderfrüheresDienstverhältnis
gewährt werden;

5. Einkünfteaus KapitalvermögenimSinnedes
a) 8 20Abs. 1 Nr. 1,2, 4 und6,wennderSchuldner

Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat;
diesgiltauchfürErträgeausWandelanleihenund
Gewinnobligationen;

b) 8 20 Abs. 1 Nr. 3;
c) 8 20 Abs. 1 Nr. 5 und7, wenn

aa) das Kapitalvermögen durch inländischen
Grundbesitz, durch inländische Rechte, die
denVorschriftendesbürgerlichenRechtsüber
Grundstückeunterliegen,oder durchSchiffe,
dieineininländischesSchiffsregistereingetra-
gen sind, unmittelbaroder mittelbargesichert
ist.AusgenommensindZinsenaus Anleihen
und Forderungen, die in ein öffentliches
Schuldbucheingetragenoder überdie Sam-
melurkundenim Sinne des 8 9a des Depot-
gesetzes oder Teilschuldverschreibungen
ausgegeben sind, oder

bb) das Kapitalvermögen aus Genußrechten
besteht, die nicht in $ 20 Abs. 1 Nr. 1 genannt
sind.

8 20 Abs. 2 gilt entsprechend;
6. Einkünfteaus Vermietungund Verpachtung(821),

wenn das unbeweglicheVermögen,die Sachinbe-
griffeoderRechteimInlandbelegenoderinein inlän-
dischesöffentlichesBuch oder Registereingetragen
sind oder in einer inländischen Betriebsstätte oder in
einer anderen Einrichtung verwertet werden;

7. sonstigeEinkünfteimSinnedes8 22Nr.1,soweitsie
demSteuerabzugunterworfenwerden;

8. sonstigeEinkünfteimSinnedes8 22Nr.2, soweites
sich um Spekulationsgeschäfte mit inländischen
Grundstücken oder mit inländischen Rechten handelt,
die den Vorschriftendes bürgerlichenRechts über
Grundstücke unterliegen;

8a. sonstigeEinkünfteimSinnedes 8 22 Nr.4;

9. sonstigeEinkünfteim Sinne des $22 Nr.3, auch
wennsiebeiAnwendungdieserVorschrifteinerande-
ren Einkunftsartzuzurechnenwären,soweites sich
umEinkünfteausderNutzungbeweglicherSachenim
Inlandoder aus der Überlassungder Nutzungoder
des Rechts auf Nutzungvon gewerblichen,techni-
schen, wissenschaftlichenund ähnlichenErfahrun-
gen, Kenntnissenund Fertigkeiten,z.B. Plänen,
Musternund Verfahren,handelt,dieimInlandgenutzt
werden oder worden sind; dies gilt nicht, soweit es
sichumsteuerpflichtigeEinkünfteimSinnederNum-
mern1 bis 8 handelt.

(2) ImAuslandgegebeneBesteuerungsmerkmaleblei-
ben außer Betracht,soweit bei ihrer Berücksichtigung
inländischeEinkünfteimSinnedesAbsatzes1nichtange-
nommenwerdenkönnten.
(3) Bei Schiffahrt- und Luftfahrtunternehmensind die

EinkünfteimSinnedesAbsatzes1 Nr.2 Buchstabeb mit
5 vomHundertder fürdieseBeförderungsleistungenver-
einbartenEntgelteanzusetzen.Dasgiltauch,wennsolche
EinkünftedurcheineinländischeBetriebsstätteodereinen
inländischenständigenVertretererzieltwerden(Absatz1
Nr.2 Buchstabea).DasgiltnichtindenFällendesAbsat-
zes 1 Nr.2 Buchstabec.
(4) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 sind Einkünfte steu-

erfrei,die ein beschränktSteuerpflichtigermitWohnsitz
oder gewöhnlichemAufenthaltin einemausländischen
StaatdurchdenBetriebeigenerodergecharterterSchiffe
oderLuftfahrzeugeauseinemUnternehmenbezieht,des-
sen Geschäftsleitungsich in dem ausländischenStaat
befindet.Voraussetzungfür die Steuerbefreiungist, daß
dieserausländischeStaatSteuerpflichtigenmitWohnsitz
odergewöhnlichemAufenthaltimGeltungsbereichdieses
Gesetzes eine entsprechendeSteuerbefreiungfür der-
artigeEinkünftegewährtunddaßderBundesministerfür
Verkehr die Steuerbefreiung nach Satz 1 für verkehrspoli-
tischunbedenklicherklärthat.

8 50
Sondervorschriftenfür beschränktSteuerpflichtige
(1) Beschränkt Steuerpflichtigedürfen Betriebsaus-

gaben(84 Abs.4 bis 6) oderWerbungskosten($9) nur
insoweitabziehen,als sie mitinländischenEinkünftenin
wirtschaftliichemZusammenhangstehen. Die Vorschrift
des $ 10 Abs. 1 Nr. 5 ist anzuwenden. Die Vorschrift des
8 10d ist nur anzuwenden, wenn Verluste in wirtschaft-
lichemZusammenhangmit inländischenEinkünftenste-
henundsichausUnterlagenergeben,dieimInlandaufbe-
wahrtwerden.DieVorschriftendes$ 34sindnurinsoweit
anzuwenden, als sie sich auf Gewinne aus der Veräuße-
rung eines land- und forstwirtschaftlichenBetriebs ($ 14),
einesGewerbebetriebs(816),einerwesentlichenBeteili-
gung (8 17) oder auf Veräußerungsgewinne im Sinne des
8 18 Abs. 3 beziehen. Die übrigen Vorschriften der $$ 10
und 34 und die Vorschriftender 889a, 10c, 16 Abs.4
Satz3, $20 Abs.4, 8824a, 32, 32a Abs.6, $833, 33a,
33b und33c sind nichtanzuwenden.
(2) Bei Einkünften, die dem Steuerabzug unterliegen,

undbeiEinkünftenimSinnedes8 20Abs. 1Nr.5 und7 ist
fürbeschränktSteuerpflichtigeeinAusgleichmitVerlusten
aus anderenEinkunftsartennichtzulässig.Einkünfteim
SinnedesSatzes1dürfenbeieinemVerlustabzug($10d)
nichtberücksichtigtwerden.



(3) Die Einkommensteuer bemißt sich bei beschränkt
Steuerpflichtigen, die veranlagt werden, nach $32a
Abs. 1; dabeiist ein Sonderfreibetragvon 864Deutsche
MarkvomEinkommenabzuziehen.DieEinkommensteuer
beträgtmindestens25vom Hundertdes Einkommens.
DieserMindeststeuersatzgiltnichtfürnatürlichePersonen
mitWohnsitzodergewöhnlichemAufenthaltin der Deut-
schen Demokratischen Republik oder Berlin (Ost).

(4) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 sind bei
beschränkt einkommensteuerpflichtigenArbeitnehmern
insoweit,alssie EinkünfteausnichtselbständigerArbeitim
Sinne des $ 49 Abs. 1 Nr. 4 beziehen, die Vorschriften der
89a Nr. 1, 8 10 Abs.1 Nr. 1, 1a, 4 bis 7, 8 10c Abs. 1,
8 10c Abs. 2 und 3 ohne Möglichkeit, die tatsächlichen
Aufwendungennachzuweisen,$$24a, 33a Abs. 1 fürein
Kind des Arbeitnehmers im Sinne des $ 32 Abs. 1,3 bis 5
oderdes$ 33a Abs. 2 Satz2 sowie$ 33a Abs. 2 fürein
KinddesArbeitnehmers,fürdaser einenFreibetragnach
833aAbs.1erhält,anzuwenden;dieJahres- undMonats-
beträgeermäßigensich zeitanteilig,wenn Einkünfteim
Sinne des 849 Abs. 1 Nr.4 nichtwährendeinesvollen
Kalenderjahrsoder Kalendermonatszugeflossensind.
Absatz3 Satz2 ist nichtanzuwenden.
(5) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem Steuer-

abzugvomArbeitslohnodervomKapitalertragoderdem
Steuerabzugauf Grund des 8 50a unterliegen,gilt bei
beschränktSteuerpflichtigendurchden Steuerabzugals
abgegolten. 8 36 Abs. 2 Nr. 3 ist nicht anzuwenden. Die
Sätze1 und2 geltennicht,wenn
1. die Einkünfte Betriebseinnahmen eines inländischen

Betriebs sind oder
2. nachträglichfestgestelltwird,daßdieVoraussetzungen

der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht im Sinne
des $1 Abs.2 oder 3 nichtvorgelegenhaben;$ 39
Abs. 5a ist sinngemäß anzuwenden.
(6) 8 34c Abs. 1 bis 3 ist bei Einkünften aus Land- und

Forstwirtschaft,Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit,
für die im Inlandein Betriebunterhaltenwird, entspre-
chend anzuwenden, soweit darin nicht Einkünfte aus
einem ausländischen Staat enthalten sind, mit denen der
beschränktSteuerpflichtigedort in einem der unbe-
schränktenSteuerpflichtähnlichen Umfang zu einer
SteuervomEinkommenherangezogenwird.
(7) Die obersten Finanzbehörden der Länder können mit

Zustimmungdes Bundesministersder Finanzendie Ein-
kommensteuerbeibeschränktSteuerpflichtigenganzoder
zumTeilerlassenoderineinemPauschbetragfestsetzen,
wenn es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig
istodereinegesonderteBerechnungderEinkünftebeson-
ders schwierig ist.

8 50a
Steuerabzugbei beschränkt Steuerpflichtigen

(1) Bei beschränkt steuerpflichtigenMitgliederndes Auf-
sichtsrats(Verwaltungsrats)von inländischenAktienge-
sellschaften,Kommanditgesellschaftenauf Aktien,Berg-
gewerkschaften,GesellschaftenmitbeschränkterHaftung
und sonstigen Kapitalgesellschaften, Genossenschaften
undPersonenvereinigungendes privatenunddes öffent-
lichen Rechts, bei denen die Gesellschafter nicht als
Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind, unterlie-
gendieVergütungenjederArt,die ihnenvondengenann-
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tenUnternehmungenfürdieÜberwachungderGeschäfts-
führunggewährtwerden(Aufsichtsratsvergütungen),dem
Steuerabzug(Aufsichtsratsteuer).
(2) Die Aufsichtsratsteuerbeträgt30 vomHundertder

Aufsichtsratsvergütungen.
(3) Dem Steuerabzugunterliegtder volle Betragder

AufsichtsratsvergütungohnejedenAbzug.WerdenReise-
kosten (Tagegelder und Fahrtauslagen) besonders
gewährt,so gehörensie zu denAufsichtsratsvergütungen
nur insoweit,als sie die tatsächlichenAuslagenüber-
steigen.
(4) Die Einkommensteuer wird bei beschränkt Steuer-

pflichtigenimWegedes Steuerabzugserhoben
1. beiEinkünften,diedurchkünstlerische,sportliche,arti-

stische oder ähnlicheDarbietungenim Inland oder
durchderenVerwertungim Inlanderzieltwerden,ein-
schließlichder Einkünfteaus anderenmitdiesenLei-
stungenzusammenhängendenLeistungen,unabhän-
gig davon, wem die Einnahmen zufließen ($ 49 Abs. 1
Nr. 2 Buchstabe d),

2. bei Einkünftenaus der Ausübungoder Verwertung
einer Tätigkeit als Künstler, Berufssportier, Schriftstel-
ler, Journalist oder Bildberichterstatter einschließlich
solcherTätigkeitenfürdenRundfunkoderFernsehfunk
(849 Abs. 1 Nr.2 bis 4),

3. bei Einkünften,die aus Vergütungenfür die Nutzung
beweglicherSachenoderfürdieÜberlassungderNut-
zungoderdesRechtsaufNutzungvonRechten,insbe-
sonderevonUrheberrechtenundgewerblichenSchutz-
rechten,vongewerblichen,technischen,wissenschaft-
lichenund ähnlichenErfahrungen,Kenntnissenund
Fertigkeiten,z. B. Plänen, Mustern und Verfahren, her-
rühren(849Abs. 1 Nr.2, 3, 6 und9).

DerSteuerabzugbeträgt25vomHundertderEinnahmen.
Soweitdie Tätigkeitim Sinne der Nummern1 und2 im
Inlandausgeübtwirdoderwordenist,beträgtderSteuer-
abzug15vomHundertderEinnahmen.DemSteuerabzug
unterliegtder volleBetragder Einnahmen.Abzüge,2.B.
fürBetriebsausgaben,Werbungskosten,Sonderausgaben
undSteuern,sind nichtzulässig.
(5) Die Steuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die

Aufsichtsratsvergütungen(Absatz1) oder die Vergütun-
gen (Absatz4) demGläubigerderAufsichtsratsvergütun-
genoderderVergütungenzufließen.In diesemZeitpunkt
hatder SchuldnerderAufsichtsratsvergütungenoderder
Vergütungen den Steuerabzug für Rechnung des
beschränktsteuerpflichtigenGläubigers(Steuerschuldner)
vorzunehmen.Er hatdie innerhalbeinesKalenderviertel-
jahrs einbehalteneSteuerjeweilsbis zum 10. des dem
KalendervierteljahrfolgendenMonats an das für ihn
zuständigeFinanzamtabzuführen.DerbeschränktSteuer-
pflichtigeistbeimSteuerabzugvonAufsichtsratsvergütun-
genodervonVergütungenSteuerschuldner.DerSchuld-
ner der Aufsichtsratsvergütungenoder der Vergütungen
haftetaberfürdieEinbehaltungundAbführungderSteuer.
Der Steuerschuldnerwirdnur in Anspruchgenommen,
1. wenn der Schuldner der Aufsichtsratsvergütung oder

der Vergütungendiesenichtvorschriftsmäßiggekürzt
hatoder

2. wennder beschränktsteuerpflichtigeGläubigerweiß,
daß der Schuldner die einbehaltene Steuer nicht vor-
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schriftsmäßigabgeführthat,unddiesdemFinanzamt
nichtunverzüglichmitteilt.
(6) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt werden,

daß bei Vergütungen für die Nutzung oder das Recht auf
Nutzung von Urheberrechten (Absatz 4 Nr. 3), wenn die
Vergütungen nicht unmittelbaran den Gläubiger, sondern
an einen Beauftragtengeleistetwerden,an Stelle des
SchuldnersderVergütungderBeauftragtedieSteuerein-
zubehalten und abzuführen hat und für die Einbehaltung
und Abführung haftet.
(7) Das Finanzamtkann die Einkommensteuervon

beschränktsteuerpflichtigenEinkünften,soweitdiesenicht
bereits dem Steuerabzugunterliegen,im Wege des
Steuerabzugs erheben, wenn dies zur Sicherstellung des
Steueranspruchs zweckmäßig ist. Das Finanzamt
bestimmthierbeidie Höhedes Steuerabzugs.

IX. Sonstige Vorschriften,
Ermächtigungs-und Schlußvorschriften

8 50b
Prüfungsrecht

Die Finanzbehörden sind berechtigt, Verhältnisse, die
für die Anrechnungoder Vergütungvon Körperschaft-
steueroderfürdieAnrechnungoderErstattungvonKapi-
talertragsteuersowiefür die Nichtvornahmedes Steuer-
abzugsvonBedeutungsindoderderAufklärungbedürfen,
beidenamVerfahrenBeteiligtenzuprüfen.Die88193bis
203derAbgabenordnunggeltensinngemäß.

8 50cC
Wertminderungvon Anteilen
durch Gewinnausschüttungen

(1) Hat ein zur Anrechnungvon Körperschaftsteuer
berechtigterSteuerpflichtigereinenAnteilan einerunbe-
schränktsteuerpflichtigenKapitalgesellschaftvon einem
nichtanrechnungsberechtigtenAnteilseigner erworben,
sindGewinnminderungen,die
1. durchden Ansatzdes niedrigerenTeilwertsoder
2. durchVerlusteaus der Veräußerungoder Entnahme

des Anteils
im Jahr des Erwerbsoder in einemder folgendenneun
Jahre entstehen, bei der Gewinnermittlung nicht zu
berücksichtigen,soweitder Ansatzdes niedrigerenTeil-
werts oder der Verlust nur auf Gewinnausschüttungen
zurückgeführtwerdenkannunddie Gewinnminderungen
insgesamtdenSperrbetragimSinnedesAbsatzes4 nicht
übersteigen.Als Erwerbim Sinnedes Satzes1 giltnicht
der ErwerbdurchErbanfalloderdurchVermächtnis.
(2) Setztdie KapitalgesellschaftnachdemErwerbdes

Anteils ihr Nennkapitalherab, ist Absatz1 sinngemäß
anzuwenden,soweitfür Leistungenan denSteuerpflichti-
genverwendbaresEigenkapitalimSinnedes $29Abs.3
des Körperschaftsteuergesetzes als verwendet gilt.

(3) Wird die Kapitalgesellschaftim Jahr des Erwerbs
oder in einemder folgendenneun Jahre aufgelöstund
abgewickelt, erhöht sich der hierdurch entstehende
Gewinndes Steuerpflichtigenum den Sperrbetrag.Das
gleichegilt,wenndieAbwicklungder Gesellschaftunter-

bleibt,weilüberihrVermögendasKonkursverfahreneröff-
networdenist.
(4) Sperrbetragist der Unterschiedsbetragzwischen

den Anschaffungskostenund dem Nennbetrag des
Anteils.Hatder ErwerberkeineAnschaffungskosten,tritt
an deren Stelle der für die steuerliche Gewinnermittlung
maßgebendeWert.DerSperrbetragverringertsich,soweit
eine Gewinnminderungnach Absatz 1 nicht anerkannt
wordenist. In den Fällender Kapitalherabsetzungsowie
der Auflösungder Kapitalgesellschafterhöht sich der
Sperrbetrag um den Teil des Nennkapitals, der auf den
erworbenenAnteilentfälltund imZeitpunktdes Erwerbs

verwendbarenEigenkapitalderKapitalgeselischaftgehört.
(5) Wird ein Anteil an einer unbeschränkt steuerpflichti-

genKapitalgesellschaftzu Bruchteilenoderzurgesamten
Hand erworben,geltendie Absätze1 bis 4 sinngemäß,
soweitdieGewinnminderungenanteiligaufanrechnungs-
berechtigteSteuerpflichtigeentfallen.Satz 1 gilt sinn-
gemäßfür anrechnungsberechtigtestilleGesellschafter,
die Mitunternehmersind.
(6)WirdeinnichtanrechnungsberechtigterAnteilseigner

miteinemAnteilaneinerKapitalgesellschaftanrechnungs-
berechtigt,sind die Absätze1 bis 5 insoweitsinngemäß
anzuwenden. Gehögt der Anteil zu einem Betriebsver-
mögen,tritt an die Stelle der Anschaffungskostender
Wert,mitdemder AnteilnachdenVorschriftenüberdie
steuerlicheGewinnermittlungineinerBilanzzu demZeit-
punktanzusetzenwäre,in demdieAnrechnungsberechti-
gungeintritt.
(7) Bei Rechtsnachfolgerndes anrechnungsberechtig-

ten Steuerpflichtigen,die den Anteil innerhalbdes in
Absatz1 bezeichnetenZeitraumserworbenhaben,sind
währendder RestdauerdiesesZeitraumsdie Absätze1
bis 6 sinngemäßanzuwenden.Das gleichegiltbei jeder
weiterenRechtsnachfolge.

(8) Die Absätze 1 bis 6 sind nichtanzuwenden, wenn die
Anschaffungskostender imVeranlagungszeitraumerwor-
benenAnteilehöchstens100000 DeutscheMark betra-
gen. Hat der Erwerberdie Anteileüberein Kreditinstitut
erworben,dasdenKaufauftragüberdieBörseausgeführt
hat,sinddie Absätze1 bis 7 nichtanzuwenden.

8 50d
Besonderheiten

im Fall von Doppelbesteuerungsabkommen
(1) Können Einkünfte, die dem Steuerabzug vom Kapi-

talertrag oder dem Steuerabzug auf Grund des $50a
unterliegen,nacheinemAbkommenzur Vermeidungder
Doppelbesteuerung nicht oder nur nach einem niedrigeren
Steuersatzbesteuertwerden,sosinddieVorschriftenüber
die Einbehaltung,AbführungundAnmeldungder Steuer
durchdenSchuldnerderKapitalerträgeoderVergütungen
im Sinne des $ 50a ungeachtetdes Abkommensanzu-
wenden.Unberührtbleibtder Anspruchdes Gläubigers
der KapitalerträgeoderVergütungenaufvölligeoderteil-
weise Erstattungder einbehaltenenund abgeführten
Steuer;derAnspruchistdurchAntragnachamtlichvorge-
schriebenemVordruckgeltendzumachen.FürdieErstat-
tungder Kapitalertragsteuergilt$ 45 entsprechend.Der
Schuldnerkannsich im Haftungsverfahrennichtauf die
Rechtedes Gläubigersaus demAbkommenberufen.



(2)DieBerechtigungdes GläubigersderKapitalerträge
oder Vergütungen im Sinne des 8&50a, eine Steuerbefrei-
ung oder Steuerermäßigung nach einem Abkommen in
Anspruch zu nehmen, ist durch eine Bestätigung der für
ihn zuständigen Steuerbehörde des anderen Vertrags-
staatsnachamtlichvorgeschriebenemVordrucknachzu-
weisen.DerBundesministerderFinanzenkannimEinver-
nehmenmit den oberstenFinanzbehördender Länder
erleichterte Verfahren oder vereinfachte Nachweise zu-
lassen.
(3)BeiVergütungenimSinnedes$50aAbs.4 kannder

Schuldnerden SteuerabzugnachMaßgabedes Abkom-
mensunterlassenodernacheinemniedrigerenSteuersatz
vornehmen, wenn das Bundesamt für Finanzen auf Antrag
bescheinigt,daß die Voraussetzungendafür vorliegen
(Freistellungsverfahren).Das gleichegilt,wenndas Bun-
desamt für Finanzen den Schuldner auf Antrag hierzu
allgemein ermächtigt (Kontrollmeldeverfahren). Die
Ermächtigungkannin FällengeringersteuerlicherBedeu-
tung erteilt und mit Auflagen verbunden werden. Einer
BestätigungnachAbsatz2 Satz 1 bedarfes im Kontroll-
meldeverfahrennicht.InhaltderAuflagekanndieAngabe
des Namens,des Wohnortesoderdes Ortesdes Sitzes
oderderGeschäftsleitungdesSchuldnersunddesGläubi-
gers, der Art der Vergütung,des Bruttobetragsunddes
Zeitpunkts der Zahlungen sowie des einbehaltenen
Steuerbetragssein. Mit dem Antragauf Teilnahmeam
Kontrollmeldeverfahrengilt die Zustimmungdes Gläubi-
gersunddes SchuldnerszurWeiterleitungder Angaben
desSchuldnersandenWohnsitz-oderSitzstaatdesGläu-
bigersals erteilt.Die Bescheinigungoder die Ermächti-
gungnachdenSätzen1 und2 istals Belegaufzubewah-
ren. BestehendeAnmeldeverpflichtungenbleibenunbe-
rührt.

$ 51
Ermächtigung

(1) Die Bundesregierungwird ermächtigt,mitZustim-
mungdes Bundesrates
1. zur Durchführung dieses Gesetzes Rechtsverordnun-

genzu erlassen,soweitdieszurWahrungderGleich-
mäßigkeit bei der Besteuerung, zur Beseitigung von
Unbilligkeitenin Härtefällenoder zur Vereinfachung
desBesteuerungsverfahrenserforderlichist,undzwar:
a) über die Abgrenzung der Steuerpflicht, die

Beschränkung der Steuererklärungspflicht auf die
Fälle, in denen eine Veranlagung in Betracht
kommt,und überdie den Einkommensteuererklä-
rungenbeizufügendenUnterlagen,

b) überdie Ermittlungder Einkünfteunddie Feststel-
lung‘des Einkommenseinschließlichder abzugs-
fähigen Beträge,

c) überdieVeranlagung,dieAnwendungderTarifvor-
schriften und die Regelung der Steuerentrichtung
einschließlichder Steuerabzüge,

d) überdieBesteuerungderbeschränktSteuerpflichti-
gen einschließlicheinesSteuerabzugs;

2. VorschriftendurchRechtsverordnungzu erlassen
a) überdiesichausderAufhebungoderÄnderungvon

VorschriftendiesesGesetzesergebendenRechts-
folgen,soweitdies zurWahrungder Gleichmäßig-
keitbeider Besteuerungoderzur Beseitigungvon
Unbilligkeiten in Härtefällen erforderlich ist;

b)

c)

d)

e
k)
=
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nachdenenfürjeweilszubestimmendeWirtschafts-
güterdes Umlaufvermögensfür Wirtschaftsjahre,
dievordem1.Januar 1990enden,einedensteuer-
lichenGewinnminderndeRücklagefürPreissteige-
rungen in Höhe eines Vomhundertsatzes des sich
nach 86 Abs.1 Nr.2 Satz1 ergebendenWerts
dieserWirtschaftsgüterzugelassenwerdenkann,
wenn ihre Börsen- oder Marktpreise(Wiederbe-
schaffungspreise)amBilanzstichtäggegenüberden
Börsen- oder Marktpreisen(Wiederbeschaffungs-
preisen) am vorangegangenen Bilanzstichtag
wesentlichgestiegensind.DerVomhundertsatzist
nach dem Umfang dieser PreissteigerungZu
bestimmen; dabei ist ein angemessener Teil der
Preissteigerungunberücksichtigtzu lassen. Die
Rücklagefür Preissteigerungenist spätestensbis
zumEndedes aufdie Bildungfolgendensechsten
Wirtschaftsjahrs gewinnerhöhend aufzulösen. Bei
wesentlichenPreissenkungen,dieaufdiePreisstei-
gerungenim Sinnedes Satzes1 folgen,kanndie
volle oder teilweiseAuflösungder Rücklage zu
einemfrüherenZeitpunktbestimmtwerden.DieBil-
dungder Rücklagesetztnichtvoraus,daß in der
handelsrechtlichenJahresbilanzein entsprechen-
der Passivpostenausgewiesenwird;
übereineBeschränkungdesAbzugsvonAusgaben
zur FörderungsteuerbegünstigterZweckeimSinne
des$ 10baufZuwendungenan bestimmteKörper-
schaften,PersonenvereinigungenoderVermögens-
massensowieübereineAnerkennunggemeinnützi-
ger Zweckeals besondersförderungswürdig;
über Verfahren, die in den Fällen des $ 38 Abs. 1
Nr.2 den Steueranspruchder Bundesrepublik
Deutschlandsichernoderdiesicherstellen,daßbei
BefreiungenimAuslandansässigerLeiharbeitneh-
mervon der Steuerder BundesrepublikDeutsch-
land auf Grund von Abkommenzur Vermeidung
der Doppelbesteuerungdie ordnungsgemäßeBe-
steuerungimAuslandgewährleistetist.Hierzukann
nach Maßgabe zwischenstaatlicherRegelungen
bestimmtwerden,daß
aa) der Entleiher in dem hierzu notwendigen

Umfangan derartigenVerfahrenmitwirkt,
bb) er sich im Haftungsverfahren nicht auf die Frei-

stellungsbestimmungendesAbkommensberu-
fen kann,wenn er seine Mitwirkungspflichten
verletzt;

bis i) (weggefallen);
übereineAbschreibungsfreiheitoderSteuerermäßi-
gungenfürbestimmteWirtschaftsgebäude,fürUm-
und Ausbauten an Wirtschaftsgebäuden, für Hofbe-
festigungenund Wirtschaftswege,für bestimmte
bewegliche Güter des Anlagevermögensein-
schließlichBetriebsvorrichtungenbei buchführen-
denundnichtbuchführendenLand-undForstwirten.
Dabei ist für diese Wirtschaftsgebäudesowie für
Um-undAusbautenvoneinerhöchstens30jährigen
Nutzungsdauerauszugehen.Die Abschreibungs-
freiheitoderSteuerermäßigungkannauchbei Zu-
schüssenzur Finanzierungder Anschaffungoder
Herstellungvon Wirtschaftsgüternim Sinne des
Satzes 1 zugelassen werden, wenn mit den Zu-
schüssenein Rechtauf MitbenutzungdieserWirt-
schaftsgütererworbenwird.DieAbschreibungsfrei-
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heitoderSteuerermäßigungaufGrunddervorste-
hendenFassungdieser Ermächtigungkann erst-
malsfürWirtschaftsjahrezugelassenwerden,dieim
Veranlagungszeitraum 1964 beginnen;
(weggefallen);

n)

güter des UmlaufvermögensausländischerHer-
kunft, deren Preis auf dem Weltmarktwesentlichen
SchwankungenunterliegtunddienachdemErwerb
wederbearbeitetnochverarbeitetwordensind,für
Wirtschaftsjahre, die vor dem 1.Januar 1990
enden, statt mit dem sich nach $ 6 Abs. 1 Nr. 2
ergebendenWertmiteinemWertangesetztwerden
können, der bis zu 20 vom Hundert unter den
AnschaffungskostenoderdemniedrigerenBörsen-
oder Marktpreis (Wiederbeschaffungspreis)des
Bilanzstichtags liegt. Für das erste Wirtschaftsjahr,
das nachdem31.Dezember1989endet,kannein
entsprechender Wertansatz bis zu 15 vom Hundert
und für die darauf folgendenWirtschaftsjahre bis zu
10 vom Hundert unter den Anschaffungskosten
oder dem niedrigerenBörsen- oder Marktpreis
(Wiederbeschaffungspreis) zugelassen werden. Für
Wirtschaftsgüter,fürdiedas LandBerlinvertraglich
das mit der EinlagerungverbundenePreisrisiko
übernommenhat, ist ein Wertansatznach Satz 1
oder2 nichtzulässig;
überSonderabschreibungen
aa) im Tiefbaubetrieb des Steinkohlen-, Pechkoh-

len-,Braunkohlen-undErzbergbauesbeiWirt-
schaftsgüterndes Anlagevermögensunter
Tage und bei bestimmtenmit dem Gruben-
betrieb unter Tage in unmittelbarem Zusam-
menhang stehenden, der Förderung, Seilfahrt,
Wasserhaltung und Wetterführung sowie der
Aufbereitungdes Minerals dienendenWirt-
schaftsgütern des Anlagevermögensüber
Tage, soweitdieWirtschaftsgüter
für die Errichtung von neuen Förderschacht-
anlagen, auch in Form von Anschlußschacht-
anlagen,
für die ErrichtungneuerSchächtesowiedie
Erweiterungdes Grubengebäudesund den
durch Wasserzuflüsse aus stilliegenden
AnlagenbedingtenAusbauder Wasserhal-
tungbestehenderSchachtanlagen,
für Rationalisierungsmaßnahmenin der
Hauptschacht-, Blindschacht-, Strecken- und
Abbauförderung, im Streckenvortrieb, in der
Gewinnung, Versatzwirtschaft, Seilfahrt,
WetterführungundWasserhaltungsowie in
der Aufbereitung,
fürdieZusammenfassungvonmehrerenFör-
derschachtanlagenzu einer einheitlichen
Förderschachtanlage
und
für den WiederaufschlußstilliegenderGru-
benfelder und Feldesteile,

bb) imTagebaubetriebdes Braunkohlen-undErz-
bergbaues
bei bestimmtenWirtschaftsgüterndes beweg-
lichen Anlagevermögens(Grubenaufschluß,
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Entwässerungsanlagen,GroßgerätesowieEin-
richtungendesGrubenrettungswesensundder
ErstenHilfeundimErzbergbauauchAufberei-
tungsanlagen),die
fürdieErschließungneuerTagebaue,auchin
FormvonAnschlußtagebauen,für Rationali-
sierungsmaßnahmenbei laufendenTage-
bauen,
beimÜbergangzumTieftagebaufürdieFrei-
legungundGewinnungder Lagerstätte
und
für die Wiederinbetriebnahmestillgelegter
Tagebaue

von Steuerpflichtigen,die den Gewinn nach $5
ermitteln,vor dem 1. Januar 1990 angeschafft oder
hergestelitwerden. Die Sonderabschreibungen
könnenbereitsfürAnzahlungenaufAnschaffungs-
kostenund für Teilherstellungskostenzugelassen
werden. Hat der Steuerpflichtigevor dem 1. Januar
1990 die Wirtschaftsgüterbestelltoder mit ihrer
Herstellung begonnen, so können die Sonderab-
schreibungenauch für nach dem 31. Dezember
1989und vor dem 1. Januar 1991angeschaffte
oderhergestellteWirtschaftsgütersowiefürvordem
1. Januar 1991 geleistete Anzahlungen auf
Anschaffungskosten und entstandene Teilherstel-
lungskostenin Anspruchgenommenwerden.Vor-
aussetzungfür die Inanspruchnahmeder Sonder-
abschreibungenist, daß die Förderungswürdigkeit
der bezeichnetenVorhabenvonderoberstenLan-
desbehördefür Wirtschaftim Einvernehmenmit
demBundesministerfürWirtschaftbescheinigtwor-
denist.DieSonderabschreibungenkönnenimWirt-
schaftsjahrderAnschaffungoderHerstellungundin
den vier folgendenWirtschaftsjahrenin Anspruch
genommenwerden,und zwar
bei beweglichenWirtschaftsgütern
des Anlagevermögens

bis zu insgesamt50vomHundert,
bei unbeweglichenWirtschaftsgütern
des Anlagevermögens

bis zu insgesamt30vomHundert
der Anschaffungs-oder Herstellungskosten.Bei
denbegünstigtenVorhabenimTagebaubetriebdes
Braunkohlen-und Erzbergbaueskann außerdem
zugelassen werden, daß die vor dem 1. Januar
1991aufgewendetenKostenfürdenVorabraumbis
zu 50vom Hunder als sofort abzugsfähige
Betriebsausgabenbehandeltwerden;
(weggefallen);
überdie Bemessungder.Absetzungenfür Abnut-
zungoderSubstanzverringerungbeinichtzu einem
BetriebsvermögengehörendenWirtschaftsgütern,
dievordem21.Juni 1948angeschafftoderherge-.
stelltoderdie unentgeltlicherworbensind.Hierbei
kann bestimmt werden, daß die Absetzungen für
Abnutzungoder Substanzverringerungnichtnach
den Anschaffungs-oder Herstellungskosten,son-
dern nach Hilfswerten(am 21.Juni 1948maßge-
benderEinheitswert,Anschaffungs-oder Herstel-
lungskostendes Rechtsvorgängersabzüglichder
von ihm vorgenommenenAbsetzungen, fiktive
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Anschaffungskostenaneinemnochzu bestimmen-
den Stichtag)zu bemessensind.Zur Vermeidung
vonHärtenkannzugelassenwerden,daßan Stelle
der Absetzungen für Abnutzung, die nach dem am
21.Juni 1948 maßgebenden Einheitswert zu
bemessensind,derBetragabgezogenwird,derfür
das Wirtschaftsgutin dem Veranlagungszeitraum
1947alsAbsetzungfürAbnutzunggeltendgemacht
werdenkonnte.Für das Land Berlin tritt in den
Sätzen1 bis 3 an die Stelle des 21.Juni 1948
jeweilsder 1.April 1949;
übererhöhteAbsetzungenbei Herstellungskosten
aa) für Maßnahmen, die für den Anschluß eines im

InlandbelegenenGebäudesan eine Fernwär-
meversorgungeinschließlichderAnbindungan
das Heizsystem erforderlich sind, wenn die
Fernwärmeversorgungüberwiegendaus Anla-
gen der Kraft-Wärme-Kopplung,zur Verbren-
nung von Müll oder zur Verwertungvon
Abwärmegespeistwird,

Solaranlagenund Anlagenzur Wärmerückge-
winnungin einem im Inland belegenenGe-
bäude einschließlichder Anbindungan das
Heizsystem,

cc) fürdie ErrichtungvonWindkraftanlagen,wenn
diemitdiesenAnlagenerzeugteEnergieüber-
wiegendentwederunmittelbaroderdurchVer-
rechnungmitElektrizitätsbezügendes Steuer-
pflichtigenvon einemElektrizitätsversorgungs-
unternehmenzur Versorgungeines im Inland
beiegenen Gebäudes des Steuerpflichtigen
verwendetwird, einschließlichder Anbindung
an das Versorgungssystemdes Gebäudes,

dd) fürdie ErrichtungvonAnlagenzurGewinnung
vonGas, das aus pflanzlichenodertierischen
AbfalistoffendurchGärungunterSauerstoffab-
schluß entsteht, wenn dieses Gas zur Behei-
zungeinesimInlandbelegenenGebäudesdes
Steuerpflichtigenoder zur Warmwasserberei-
tung in einem solchen Gebäude des Steuer-
pflichtigen verwendet wird, einschließlich der
Anbindung an das Versorgungssystemdes
Gebäudes,

ee) für den EinbaueinerWarmwasseranlagezur
Versorgung von mehr als einer Zapfstelle und
einerzentralenHeizungsanlageoderbei einer
zentralenHeizungs- und Warmwasseranlage
fürden EinbaueinesHeizkessels,einesBren-
ners, einer zentralen Steuerungseinrichtung,
einerWärmeabgabeeinrichtungundeineÄnde-
rungderAbgasanlageineinemimInlandbele-
genenGebäudeoderineinerimInlandbelege-
nen Eigentumswohnung, wenn mitdem Einbau
nichtvorAblaufvonzehnJahrenseitFertigstel-
lung dieses Gebäudesbegonnenworden ist
undder Einbaunachdem30.Juni 1985fertig-
gestelltworden ist; Entsprechendesgilt bei
AnschaffungskostenfürneueEinzelöfen,wenn
keineZentralheizungvorhandenist.

Voraussetzungfür die Gewährungder erhöhten
Absetzungenist, daß die Maßnahmenvor dem
1.Januar 1992 fertiggestelltwordensind; in den
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Fällendes Satzes 1 Doppelbuchstabeaa müssen
dieGebäudevordem1.Juli 1983fertiggestelltwor-
densein,es seidenn,daßderAnschlußnichtschon
imZusammenhangmitder Errichtungdes Gebäu-
desmöglichwar.DieerhöhtenAbsetzungendürfen
jährlich10vom Hundertder Aufwendungennicht
übersteigen.Siedürfennichtgewährtwerden,wenn
für dieselbeMaßnahmeeine Investitionszulagein
Anspruch genommen wird. Sind die Aufwendungen
Erhaltungsaufwandundentstehensie bei einerzu
eigenen WohnzweckengenutztenWohnung im
eigenenHaus,fürdiederNutzungswertnichtmehr
besteuertwird,und liegenin den Fällendes Sat-
zes 1 Doppelbuchstabe aa die Voraussetzungen
des Satzes 2 zweiterHalbsatzvor, so kann der
AbzugdieserAufwendungenwie Sonderausgaben
mit gleichmäßiger Verteilung auf das Kalenderjahr,
in demdie Arbeitenabgeschlossenwordensind,
unddie neunfolgendenKalenderjahrezugelassen
werden,wenndie Maßnahmevor dem 1. Januar
1992abgeschlossenwordenist;
nach denen SteuerpflichtigegrößereAufwendun-
gen
aa) fürdie Erhaltungvon nichtzu einemBetriebs-

vermögengehörendenGebäuden,dieüberwie-
gend Wohnzwecken dienen,

bb) zur ErhaltungeinesGebäudesin einemförm-
lichfestgelegtenSanierungsgebietoderstädte-
baulichenEntwicklungsbereich,die für Maß-
nahmenim Sinne des $ 177des Baugesetz-
buchs sowie für bestimmteMaßnahmen,die
der Erhaltung,Erneuerungund funktionsge-
rechtenVerwendungeinesGebäudesdienen,
das wegen seiner geschichtlichen,künstleri-
schen oder städtebaulichenBedeutungerhal-
ten bleiben soll, und zu deren Durchführung
sichderEigentümernebenbestimmtenModer-
nisierungsmaßnahmengegenüber der Ge-
meindeverpflichtethat, aufgewendetworden
sind,
zur Erhaltungvon Gebäuden,die nach den
jeweiligenlandesrechtlichenVorschriftenBau-
denkmalesind,soweitdieAufwendungennach
Art und Umfangzur Erhaltungdes Gebäudes
als Baudenkmalundzu seinersinnvollenNut-
zungerforderlichsind, °

auf zwei bis fünfJahre gleichmäßigverteilenkön-
nen.IndenFällenderDoppelbuchstabenbbundcc
istVoraussetzung,daßder Erhaltungsaufwandvor
dem 1. Januar 1990entstandenist. In den Fällen
von Doppelbuchstabe cc sind die Denkmaleigen-
schaftdes Gebäudesunddie Voraussetzung,daß
dieAufwendungennachArtundUmfangzurErhal-
tung des Gebäudes als Baudenkmal und zu seiner
sinnvollenNutzungerforderlichsind, durch eine
Bescheinigungder nach Landesrechtzuständigen
oder von der LandesregierungbestimmtenStelle
nachzuweisen;
nachdenenbei AnschaffungoderHerstellungvon
abnutzbarenbeweglichenundbei Herstellungvon

cc)

Anlagevermögensauf Antragein Abzug von der
Einkommensteuerfür den Veranlagungszeitraum
derAnschaffungoderHerstellungbiszurHöhevon
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7,5vom Hundertder Anschaffungs-oder Herstel-
lungskostendieserWirtschaftsgütervorgenommen
werdenkann,wenneine Störungdes gesamtwirt-
schaftlichenGleichgewichtseingetretenist oder
sich abzeichnet,die einenachhaltigeVerringerung
der Umsätze oder der Beschäftigung zur Folge
hatte oder erwarten läßt, insbesondere bei einem
erheblichenRückgangder NachfragenachInvesti-
tionsgüternoder Bauleistungen.Bei der Bemes-
sungdesvonderEinkommensteuerabzugsfähigen
Betrags dürfen nur berücksichtigt werden

aa) dieAnschaffungs-oderHerstellungskostenvon
beweglichenWirtschaftsgütern,die innerhalb
eines jeweils festzusetzenden Zeitraums, der
einJahr nichtübersteigendarf(Begünstigungs-
zeitraum),angeschafftoderhergestelltwerden,

bb) dieAnschaffungs-oderHerstellungskostenvon
beweglichenWirtschaftsgütern,die innerhalb
desBegünstigungszeitraumsbestelltundange-
zahltwerdenodermitderenHerstellunginner-
halb des Begünstigungszeitraumsbegonnen
wird, wenn sie innerhalbeines Jahres, bei
Schiffen innerhalbzweier Jahre nach Ablauf
des Begünstigungszeitraums geliefert oder fer-
tiggestellt werden. Soweit bewegliche Wirt-
schaftsgüter im Sinne des Satzes 1 mit Aus-
nahmevonSchiffennachAblaufeinesJahres,
abervor AblaufzweierJahre nachdemEnde
des Begünstigungszeitraums geliefert oder
fertiggestelltwerden, dürfen bei Bemessung
des Abzugs von der Einkommensteuerdie
bis zumAblaufeines Jahres nach demEnde
des Begünstigungszeitraumsaufgewendeten
AnzahlungenundTeilherstellungskostenberück-
sichtigtwerden,

cc) die Herstellungskostenvon Gebäuden. bei
denen innerhalbdes Begünstigungszeitraums
der Antrag auf Baugenehmigung gestellt wird,
wennsie biszumAblaufvonzweiJahren nach
demEndedes Begünstigungszeitraumsfertig-
gestelltwerden;

dabei scheiden geringwertige Wirtschaftsgüter im
Sinne des 86 Abs.2 undWirtschaftsgüter,die in
gebrauchtemZustanderworbenwerden,aus. Von
der BegünstigungkönnenaußerdemWirtschafts-
güter ausgeschlossenwerden, für die Sonder-
abschreibungen,erhöhte Absetzungenoder die
Investitionszulage nach 8 19 des Berlinförderungs-
gesetzes in Anspruch genommen werden. In den
FällenderDopnelbuchstabenbbundcc könnenbei
BemessungdesvonderEinkommensteuerabzugs-
fähigenBetragsbereitsdie im Begünstigungszeit-
raum, im Fall des Doppelbuchstabens bb Satz 2
auch die bis zum Ablauf eines Jahres nach dem
Endedes Begünstigungszeitraumsaufgewendeten
Anzahlungenund Teilherstellungskostenberück-
sichtigtwerden;der Abzug von der Einkommen-
steuer kann insoweit schon für den Veranlagungs-
zeitraumvorgenommenwerden,indemdieAnzah-
lungen oder Teilherstellungskostenaufgewendet
wordensind.ÜbersteigtdervonderEinkommen-
steuer abzugsfähige Betrag die für den Veranla-
gungszeitraumder Anschaffungoder Herstellung
geschuldete Einkommensteuer, so kann der über-
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steigendeBetragvonderEinkommensteuerfürden
darauffolgendenVeranlagungszeitraumabgezogen
werden.Entsprechendesgilt,wenn in den Fällen
derDoppelbuchstabenbbundccderAbzugvonder
Einkommensteuerbereits für Anzahlungenoder
Teilherstellungskostengeltendgemachtwird. Der
AbzugvonderEinkommensteuerdarfjedochdiefür
den Veraniagungszeitraumder Anschaffungoder
Herstellungund den folgendenVeranlagungszeit-
rauminsgesamtzu entrichtendeEinkommensteuer
nichtübersteigen.In den Fällendes Doppelbuch-
stabensbbSatz2giltdiesmitderMaßgabe,daßan
dieStelledesVeranlagungszeitraumsderAnschaf-
fung oder Herstellungder Veranlagungszeitraum
tritt,in demzuletztAnzahlungenoder Teilherstel-
lungskostenaufgewendetworden sind. Werden
begünstigteWirtschaftsgütervonGesellschaftenim
Sinnedes $ 15Abs. 1Nr.2 und3 angeschafftoder
hergestellt,so ist der abzugsfähigeBetrag nach
demVerhältnisderGewinnanteileeinschließlichder
Vergütungenaufzuteilen.Die Anschaffungs-oder
Herstellungskostender Wirtschaftsgüter,die bei
BemessungdesvonderEinkommensteuerabzugs-
fähigenBetragsberücksichtigtwordensind,werden
durch den Abzug von der Einkommensteuer nicht
gemindert.Rechtsverordnungenauf Grund dieser
Ermächtigung*bedürfenderZustimmungdes Bun-
destages.DieZustimmunggiltals erteilt,wennder
Bundestag nicht binnen vier Wochen nach Eingang
der Vorlage der Bundesregierung die Zustimmung
verweigert hat;

(weggefallen);

überSonderabschreibungenbei abnutzbarenWirt-
schaftsgüterndes Anlagevermögens,die der For-
schung oder Entwicklungdienen und nach dem
18.Mai 1983und vor dem 1.Januar 1990ange-
schafftoderhergestelltwerden.Voraussetzungfür
die Inanspruchnahmeder Sonderabschreibungen
ist, daß die beweglichenWirtschaftsgüteraus-
schließlichunddie unbeweglichenWirtschaftsgüter
zu mehrals 33%vomHundertder Forschungoder
Entwicklungdienen. Die Sonderabschreibungen
könnenauchfürAusbautenundErweiterungenan
bestehenden Gebäuden, Gebäudeteilen, Eigen-
tumswohnungenoder im Teileigentumstehenden
Räumenzugelassenwerden,wenndie ausgebau-
ten oder neu hergestelltenGebäudeteilezu mehr
als 33%vomHundertderForschungoderEntwick-
lungdienen.Die Wirtschaftsgüterdienender For-
schungoderEntwicklung,wennsieverwendetwer-
den
aa) zur Gewinnungvon neuenwissenschaftlichen

odertechnischenErkenntnissenundErfahrun-
gen allgemeiner Art (Grundlagenforschung)
oder

bb) zur Neuentwicklungvon Erzeugnissenoder
Herstellungsverfahrenoder

cc) zur Weiterentwicklungvon Erzeugnissenoder
Herstellungsverfahren,soweit wesentliche
Änderungendieser Erzeugnisseoder Verfah-
ren entwickeltwerden.

Die SonderabschreibungenkönnenimWirtschafts-
jahr der Anschaffungoder Herstellungund in den
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vier folgenden Wirtschaftsjahren
genommen werden, und zwar

in Anspruch

aa) beibeweglichenWirtschaftsgüterndesAnlage-
vermögens

bis zu insgesamt 40 vom Hundert,
bb) beiunbeweglichenWirtschaftsgüterndesAnla-

gevermögens,
die zu mehr als 66% vom Hundert der For-
schung oder Entwicklung dienen,

bis zu insgesamt15vomHundert,
die nicht zu mehr als 66%vom Hundert, aber zu
mehrals33%vomHundertderForschungoder
Entwicklung dienen,

bis zu insgesamt 10 vom Hundert,
cc) beiAusbautenundErweiterungenanbestehen-

den Gebäuden, Gebäudeteilen, Eigentums-
wohnungenoder im Teileigentumstehenden
Räumen, wenn die ausgebauten oder neu her-
gestelltenGebäudeteile
zu mehr als 66% vom Hundert der Forschung
oderEntwicklungdienen,

bis zu insgesamt15vomHundert,
zu nichtmehrals 66%vomHundert,aber zu
mehrals33%vomHundertderForschungoder
Entwicklung dienen,

bis zu insgesamt10vomHundert
der Anschaffungs-oder Herstellungskosten.Sie
könnenbereitsfürAnzahlungenaufAnschaffungs-
kostenund für Teilherstellungskostenzugelassen
werden.Die Sonderabschreibungensindnurunter
der Bedingungzuzulassen,daß die Wirtschafts-
güter und die ausgebauten oder neu hergestellten
Gebäudeteile mindestens drei Jahre nach ihrer An-
schaffungoder Herstellungin dem erforderlichen
Umfangder Forschungoder Entwicklungin einer
inländischen Betriebsstätte des Steuerpflichtigen
dienen;
(weggefallen);
über Sonderabschreibungenbei Handelsschiffen,
die in eineminländischenSeeschiffsregistereinge-
tragen sind und vor dem 1. Januar 1995von Steuer-
pflichtigen,die den Gewinn nach 85 ermitteln,
angeschafftoder hergestelltwordensind. Im Fall
der Anschaffung eines Handelsschiffes ist weitere
Voraussetzung,daß das Schiff in ungebrauchtem
Zustandvom Herstellererworbenwordenist. Die
Sonderabschreibungenkönnenim Wirtschaftsjahr
der Anschaffungoder Herstellungund in den vier
folgenden Wirtschaftsjahrenbis zu insgesamt
40 vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskostenin Anspruchgenommenwerden.Sie
könnenbereitsfürAnzahlungenaufAnschaffungs-
kostenund für Teilherstellungskostenzugelassen
werden. Die Sonderabschreibungen sind nur unter
der Bedingung zuzulassen, daß die Handelsschiffe
innerhalbeines Zeitraumsvon acht Jahren nach
ihrerAnschaffungoderHerstellungnichtveräußert
werden;fürAnteileaneinemHandelsschiffgiltdies
entsprechend. Die Sätze 1 bis 5 gelten für Schiffe,
die der Seefischerei dienen, entsprechend. Für Luft-
fahrzeuge,die zur gewerbsmäßigenBeförderung
von Personen oder Sachen im internationalenLuft-
verkehroderzurVerwendungzu sonstigengewerb-

2)
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lichenZweckenimAuslandbestimmtsind,gelten
die Sätze1 bis 5 mitder Maßgabeentsprechend,
daßandieStellederEintragungineininländisches
Seeschiffsregisterdie Eintragungin die deutsche
Luftfahrzeugrolle,an die Stelle des Höchstsatzes
von 40vom Hundertein Höchstsatzvon 30vom
HundertundbeiderVorschriftdes Satzes5 andie
Stelledes ZeitraumsvonachtJahren einZeitraum
von sechs Jahren treten;
übererhöhteAbsetzungenbei Herstellungskosten
fürModernisierungs-undInstandsetzungsmaßnah-
menimSinnedes$ 177desBaugesetzbuchssowie
für bestimmte Maßnahmen, die der Erhaltung,
Erneuerungund funktionsgerechtenVerwendung
eines Gebäudes dienen, das wegen seiner ge-
schichtlichen,künstlerischenoder städtebaulichen
Bedeutung erhalten bleiben soll, und zu deren
DurchführungsichderEigentümernebenbestimm-
ten Modernisierungsmaßnahmengegenüberder
Gemeindeverpflichtethat,diefürGebäudeineinem
förmlichfestgelegtenSanierungsgebietoderstädte-
baulichenEntwicklungsbereichaufgewendetwor-
den sind; Voraussetzung ist, daß die Maßnahmen
vor dem 1.Januar 1991 abgeschlossenworden
sind. Die erhöhtenAbsetzungendürfen jährlich
10vom Hundertder Aufwendungennicht über-
steigen;

anGebäuden,dienachdenjeweiligenlandesrecht-
lichenVorschriftenBaudenkmalesind, soweitdie
AufwendungennachArtundUmfangzur Erhaltung
desGebäudesals Baudenkmalundzu seinersinn-
vollen Nutzung erforderlich sind; Voraussetzung ist,
daßdieMaßnahmenvordem1.Januar 1991abge-
schlossenworden sind. Die Denkmaleigenschaft
des Gebäudes und die Voraussetzung,daß die
AufwendungennachArtundUmfangzur Erhaltung
desGebäudesals Baudenkmalundzu seinersinn-
vollen Nutzungerforderlichsind, sind durcheine
Bescheinigungder nach Landesrechtzuständigen
oder von der LandesregierungbestimmtenStelle
nachzuweisen.Die erhöhtenAbsetzungendürfen
jährlich10vom Hundertder Aufwendungennicht
übersteigen;
nachdenenbei Wirtschaftsgüterndes Vorratsver-
mögens für den Wertansatz von Gold, Silber, Platin,
PalladiumundRhodiumfürWirtschaftsjahre,dievor
dem1.Januar 1990enden,unterstelltwerdenkann,
daß die zuletzt angeschafftenoder hergestellten
Wirtschaftsgüterzuerstverbrauchtoder veräußert
wordensind, soweitdies den handelsrechtlichen
GrundsätzenordnungsmäßigerBuchführungent-
sprichtunddie inderBilanzfürdas imKalenderjahr
1978 endende Wirtschaftsjahrausgewiesenen
Wertansätze (Mindestwerte)nicht unterschritten
werden. Voraussetzung ist, daß die Wirtschafts-
güter zur Erzeugung, Be- oder Verarbeitung von
Gold, Silber, Platin, Palladium oder Rhodium im
eigenenBetriebbestimmtoder imeigenenBetrieb
erzeugt,bearbeitetoder verarbeitetwordensind.
WirddieVerbrauchs-oderVeräußerungsfolgenach
Satz 1für denWertansatzeines Edeimetallsoder
Edelmetallgehalts unterstellt, dürfen Rücklagen
wegen Preissteigerungen bei diesem Edelmetall
nichtgebildetoderweitergeführtwerden;dieWert-



ansätzeeines Edelmetalisoder Edelmetallgehalts
dürfen bis zur Höhe der Mindestwerte um aufgelö-
ste Beträgeaus RücklagenwegenPreissteigerun-
gen bei diesem Edelmetall gemindert werden. Vor-
aussetzung für die Unterstellung der Verbrauchs-
oderVeräußerungsfolgenachSatz1 istferner,daß
derWertansatzdes EdelmetallsoderEdelmetallge-
haltsnichtaufGrunddernachBuchstabemerlas-
senen Rechtsverordnungermäßigt wird. Die
Sätze 1 bis 4 gelten sinngemäß für Kupfer;

3. die in $3 Nr.52, $4a Abs. 1 Nr. 1, 87 Abs.2, 8 10
Abs. 5, 8 19a Abs. 9, $ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a,
826a Abs.3, 834c Abs. 7, 8&46Abs. 5 und $50a
Abs. 6 vorgesehenen Rechtsverordnungen zu er-
lassen.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt,durch Rechts-
verordnungVorschriftenzuerlassen,nachdenendieInan-
spruchnahmevon Sonderabschreibungenund erhöhten
Absetzungensowie die Bemessungder Absetzungfür
Abnutzungin fallendenJahresbeträgenganz oder teil-
weiseausgeschlossenwerdenkönnen,wenneineStörung
desgesamtwirtschaftlichenGleichgewichtseingetretenist
oder sich abzeichnet, die erhebliche Preissteigerungen mit
sich gebracht hat oder erwarten läßt, insbesondere, wenn
die InlandsnachfragenachInvestitionsgüternoderBaulei-
stungendas Angebotwesentlichübersteigt.Die Inan-
spruchnahmevon Sonderabschreibungenund erhöhten
Absetzungensowie die Bemessungder Absetzungfür
Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen darf nur ausge-
schlossen werden
1. für beweglicheWirtschaftsgüter,die innerhalbeines

jeweils festzusetzenden Zeitraums, der frühestens mit
demTage beginnt,andemdieBundesregierungihren
BeschlußüberdieVerordnungbekanntgibt,undderein
Jahr nicht übersteigen darf, angeschafft oder herge-
stelltwerden.Für beweglicheWirtschaftsgüter,dievor
Beginn dieses Zeitraumsbestelltund angezahlt worden
sind oder mit deren Herstellungvor Beginn dieses
Zeitraumsangefangenwordenist,darfjedochdieInan-
spruchnahmevon Sonderabschreibungenunderhöh-
ten Absetzungen sowie die Bemessung der Absetzung
fürAbnutzunginfallendenJahresbeträgennichtausge-
schlossenwerden;

2. für beweglicheWirtschaftsgüterund fürGebäude,die
in dem in Nummer1 bezeichnetenZeitraumbestellt
werdenodermitderenHerstellungindiesemZeitraum
begonnenwird. Als Beginn der Herstellunggilt bei
Gebäuden der Zeitpunkt, in dem der Antrag auf Bau-
genehmigunggestelltwird.

Rechtsverordnungenauf Grund dieser Ermächtigung
bedürfenderZustimmungdesBundestagesunddesBun-
desrates. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Bun-
desrat nicht binnendrei Wochen, der Bundestagnicht
binnen vier Wochen nach Eingang der Vorlage der Bun-
desregierungdie Zustimmungverweigerthat.
(3)DieBundesregierungwirdermächtigt,durchRechts-

verordnungmitZustimmungdesBundesratesVorschriften
zuerlassen,nachdenendieEinkommensteuereinschließ-
lich des Steuerabzugs vom Arbeitslohn, des Steuerabzugs
vomKapitalertragunddes Steuerabzugsbei beschränkt
Steuerpflichtigen
1. um höchstens 10 vom Hundert herabgesetzt werden

kann. Der Zeitraum, für den die Herabsetzung gilt, darf

ein Jahr nicht übersteigen; er soll sich mit dem Kalen-
derjahrdecken.Voraussetzungist, daß eineStörung
desgesamtwirtschaftlichenGleichgewichtseingetreten
ist oder sich abzeichnet, die eine nachhaltigeVerringe-
rung der Umsätze oder der Beschäftigung zur Folge
hatte oder erwarten läßt, insbesondere bei einem
erheblichenRückgangder Nachfragenach Investi-
tionsgüternundBauleistungenoderVerbrauchsgütern;

2. um höchstens10 vomHunderterhöhtwerdenkann.
DerZeitraum,fürdendie Erhöhunggilt, darfein Jahr
nichtübersteigen;er soll sich mitdem Kalenderjahr
decken. Voraussetzungist, daß eine Störung des
gesamtwirtschaftlichenGleichgewichtseingetretenist
odersichabzeichnet,dieerheblichePreissteigerungen
mitsichgebrachthatodererwartenläßt,insbesondere,
wenndie NachfragenachInvestitionsgüternundBau-
leistungen oder Verbrauchsgütern das Angebot
wesentlichübersteigt.

Rechtsverordnungen auf Grund dieser Ermächtigung
bedürfenderZustimmungdes Bundestages.
(4)Der Bundesministerder Finanzenwirdermächtigt,

1. im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden
der Länder die Vordrucke für
a) (weggefallen),
b) die in 836b Abs. 2 vorgesehene Bescheinigung,
c) die Erklärungen zur Einkommensbesteuerung

sowiedie in 839 Abs.3 Satz5, $ 39a Abs.2 und
&42 Abs. 2 vorgesehenen Anträge,

d) die Lohnsteuer-Anmeldung(8$41aAbs. 1), die
Lohnsteuerbescheinigung(841b Abs. 1 Satz3),

e) die Anmeldung der Kapitalertragsteuer($45a
Abs. 1),

f} dieAnmeldungderAbzugsteuer($ 50a),
g) die Entlastung von der Kapitalertragsteuerund vom

Steuerabzugnach$ 50aaufGrundvonAbkommen
zur Vermeidungder Doppelbesteuerung

unddieMusterdesAntragsaufVergütungvonKörper-
schaftsteuer ($ 36b Abs. 3), der Lohnsteuerkarte($ 39)
undder in 8 45aAbs.2 und3 vorgesehenenBeschei-
nigungenzu bestimmen;

2. den Wortlautdieses Gesetzes und der zu diesem
GesetzerlassenenRechtsverordnungenin derjeweils
geltendenFassung mit neuemDatum,unter neuer
Überschriftund in neuer Paragraphenfolgebekannt-
zumachenunddabeiUnstimmigkeitenimWortlautzu
beseitigen.

8 51a
Einkommensteuer als Maßstabsteuer

Für Steuern,die nach der veranlagtenEinkommen-
steueroder nachder Lohnsteuerbemessenwerden,gilt
als Maßstabsteuerdie festgesetzteEinkommensteuer
oderdie JahreslohnsteuernachAbzug
1. von 150 DeutscheMark für jedes Kind des Steuer-

pflichtigen,fürdaseinKinderfreibetragvon1512Deut-
scheMark,

2. von 300 DeutscheMark für jedes Kind des Steuer-
pflichtigen,fürdaseinKinderfreibetragvon3024Deut-
scheMark



vomEinkommenabgezogenwird($32 Abs.6).Wirddie
Lohnsteuernach der SteuerklasseIV erhoben,ist der
AbzugsbetragnachSatz 1beijedemEhegattenzurHälfte
zu berücksichtigen.

8 52
Anwendungsvorschriften

(1) Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in den
folgendenAbsätzennichtsanderesbestimmtist,erstmals
für den Veranlagungszeitraum1990anzuwenden.Beim
SteuerabzugvomArbeitslohngiltSatz 1mitderMaßgabe,
daß diese Fassung erstmals auf den laufendenArbeitslohn
anzuwenden ist, der für einen nach dem 31. Dezember
1989 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und
auf sonstigeBezüge,die nachdem31.Dezember1989
zufließen.
(2) $ 1 Abs. 2 Satz 1 ist erstmals für den Veranlagungs-

zeitraum1975anzuwenden, auf Antrag auch, soweit Steu-
erfestsetzungenfür die Veranlagungszeiträume1975bis
1980bereitsbestandskräftigsind;beiArbeitnehmern,die
nichtzurEinkommensteuerveranlagtwerden,wirdfürdie
Kalenderjahre 1975 bis 1980 der Lohnsteuer-Jahresaus-
gleichdurchgeführt,wenn dieserabweichendvon $ 42
Abs. 2 Satz 3 bis zum 31. Dezember 1988 beantragtwird.

(2a)$2a Abs.3 und4 isterstmalsaufVerlustedesVer-
anlagungszeitraums1990anzuwenden.
(2b) $ 3 Nr. 27 ist erstmals für den Veranlagungszeit-

raum1989anzuwenden.
(2c) 8 3 Nr. 28 ist erstmals für den Veranlagungszeit-

raum 1989 anzuwenden.
(2d) $ 3 Nr. 62 ist erstmalsfür denVeranlagungszeit-

raum1989anzuwenden.
(2e) 8 3 Nr. 63 ist erstmalsfür denVeranlagungszeit-

raum 1989 anzuwenden.

(2f) 8 3 Nr. 68 des Einkommensteuergesetzes 1987 in
derFassungderBekanntmachungvom27.Februar1987
(BGBl.1S. 657)istvorbehaltlichdesSatzes2 letztmalsfür
das Kalenderjahr1988anzuwenden.DieVorschriftist für
die Kalenderjahre 1989 bis 2000 weiter anzuwenden auf
Zinsersparnisse und Zinszuschüsse bei Darlehen, die der
Arbeitnehmervordem1.Januar 1989erhaltenhat,soweit
dieVorteilenichtüberdieimKalenderjahr1988gewährten
Vorteilehinausgehen.
(3)SoweitdieZuschläge,die nacheinemGesetzoder

einemTarifvertragfür tatsächlichgeleisteteSonntags-,
Feiertags-oderNachtarbeitnebendemGrundiohngezahlt
werden,den nach$ 3b steuerfreienBetragummehrals
um 6 vom Hundert des Grundlohns im Lohnzahlungszeit-
raumüberschreiten,bleibtfür die im Kalenderjahr1990
endendenLohnzahlungszeiträumeder über6 vomHun-
dert des GrundlohnshinausgehendeBetrag zusätzlich
steuerfrei.DieZahl6 erhöhtsich für jedes nachfolgende
Kalenderjahrjeweilsum4.
(4) 84 Abs.3 Satz4 ist nichtanzuwenden,soweitdie

Anschaffungs-oderHerstellungskostenvordem1.Januar
1971als Betriebsausgabenabgesetztwordensind.
(5) 8 4 Abs. 5 Nr. 1, 2, 5 und8a ist erstmalsfür das

Wirtschaftsjahranzuwenden, das nach dem 31. Dezember
1989 endet.

1981

(5a) $ 4 Abs. 8 ist erstmals auf Erhaltungsaufwand
anzuwenden, der nach dem 31. Dezember 1989 entstan-
den ist.
(5b) 8 5 Abs. 1 Satz2 ist erstmals für das Wirtschafts-

jahr anzuwenden,das nach dem 31. Dezember1989
endet.

(6)RückstellungenfürdieVerpflichtungzueinerZuwen-
dunganläßlicheinesDienstjubiläumsdürfennurgebildet
werden,soweitderZuwendungsberechtigteseineAnwart-
schaftnachdem31.Dezember1992erwirbt.Bereitsgebil-
deteRückstellungensind in den Bilanzendes nachdem
30. Dezember 1988 endenden Wirtschaftsjahrs und der
beiden folgendenWirtschaftsjahremit mindestensje
einem Drittel gewinnerhöhend aufzulösen.
(7)86 Abs.1Nr.1Satz4 undNr.2a isterstmalsfürdas

Wirtschaftsjahranzuwenden,dasnachdem31.Dezember
1989endet.$ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 4 ist erstmalsfür das
Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember
1988 endet.$6 Abs.3 des Einkommensteuergesetzes
1987istletztmalsfürdasWirtschaftsjahranzuwenden,das
vor dem1. Januar 1990endet.

(8) $6a Abs. 3 letzter Satz ist erstmals für das erste
Wirtschaftsjahranzuwenden,dasnachdem31.Dezember
1981 endet (Übergangsjahr). Bei Anwendung des $ 6a
Abs.4 Satz1 ist für die Berechnungdes Teilwerts der
PensionsverpflichtungamSchlußdesdemÜbergangsjahr
vorangegangenenWirtschaftsjahrsebenfallsein Rech-
nungszinsfuß von 6vom Hundert zugrunde zu legen.
SoweiteineamSchlußdesdemÜbergangsjahrvorange-
gangenenWirtschaftsjahrsvorhandenePensionsrückstel-
lungdenmiteinemRechnungszinsfußvon6 vomHundert
zu berechnendenTeilwertder Pensionsverpflichtungan
diesemStichtagübersteigt,kanninHöhedesübersteigen-
den Betragsam Schluß des Übergangsjahrseine den
steuerlichenGewinnminderndeRücklagegebildetwer-
den. Die sich nach Satz3 bei einemBetriebinsgesamt
ergebendeRücklage ist im Übergangsjahrund in den
folgendenelf Wirtschaftsjahrenjeweils mit mindestens
einem Zwölftel gewinnerhöhend aufzulösen.

(9) 8 6b ist erstmalsaufVeräußerungenanzuwenden,
dienachdem31.Dezember1989vorgenommenwerden.
8 6b Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 und Sätze 5 und 6, Abs. 3 Satz 2
sowieAbs. 7 Satz2 des Einkommensteuergesetzes1987
istletztmalsaufErwerbsvorgängevordem1.Januar 1990
anzuwenden.$ 6b ist nichtanzuwendenauf Erwerbsvor-
gängenachSatz 2. $ 6b Abs. 3 Satz 6 des Einkommen-
steuergesetzes1987ist letztmalsfür dasWirtschaftsjahr
anzuwenden,das vor dem 1. Januar 1990endet.
(9a)$ 6c isterstmalsaufVeräußerungenanzuwenden,

dienachdem31.Dezember1989vorgenommenwerden.
(10) 87 Abs.2 Satz2 ist erstmalsbei beweglichen

WirtschaftsgüterndesAnlagevermögensanzuwenden,die
nachdem29.Juli 1981angeschafftoderhergestelltwor-
den sind.Bei beweglichenWirtschaftsgüterndes Anlage-
vermögens,die nachdem31.August1977undvordem
30. Juli 1981 angeschafft oder hergestelltworden sind, ist
8 7 Abs.2 Satz2 des Einkommensteuergesetzes1981in
der Fassung der Bekanntmachungvom 6. Dezember
1981 (BGBl. S. 1249, 1560)weiteranzuwenden.Bei
beweglichenWirtschaftsgüterndesAnlagevermögens,die
vor dem1.September1977angeschafftoder hergestellt
wordensind,sind8 7Abs.2 Satz2 und$ 52Abs.8 und9



1982

des Einkommensteuergesetzes1975in der Fassungder
Bekanntmachungvom 5.September 1974 (BGBi.!
S. 2165)weiteranzuwenden.
(11)8 7 Abs. 5 inderdurchGesetzvom30.Juni 1989

(BGBi. | S. 1267)geändertenFassungisterstmalsfürden
Veranlagungszeitraum1989anzuwenden.&7 Abs.4 und
5 in der durchGesetzvom19.Dezember1985(BGBl. I
S. 2434)geändertenFassungisterstmalsfürdenVeranla-
gungszeitraum1985anzuwenden.$ 7 Abs. 5 in denvor
Inkrafttretendes in Satz 1bezeichnetenGesetzesgelten-
den Fassungenund8 52 Abs. 8 des Einkommensteuer-
gesetzes1985inder FassungderBekanntmachungvom
12.Juni 1985(BGBi. I S. 977, 1986I S. 138)sindweiter
anzuwenden.
(12)87aAbs.6desEinkommensteuergesetzes1979in

der Fassung der Bekanntmachungvom 21.Juni 1979
(BGBi. IS. 721) ist letztmals für das Wirtschaftsjahr anzu-
wenden,dasdemWirtschaftsjahrvorangeht,fürdas$ 15a
erstmals anzuwenden ist.
(12a)87bAbs.8unddie887c und7k sinderstmalsfür

den Veranlagungszeitraum1989anzuwenden.
(12b) Die 8$ 7h und 7i sind erstmals auf Maßnahmen

anzuwenden,die nach dem 31. Dezember1990abge-
schlossen worden sind. Soweit Anschaffungskosten
begünstigtwerden,sind die Vorschriftenauchauf Maß-
nahmenanzuwenden,dievordem1. Januar 1991abge-
schlossenwordensind.
(13) 8 9 Abs. 1 Nr. 4 des Einkommensteuergesetzes

1987istfürdenVeranlagungszeitraum1989mitderMaß-
gabeanzuwenden,daßandieStelledesBetragsvon0,36
DeutscheMarkderBetragvon0,43DeutscheMarkundan
die Stelle des Betrags von 0,16 Deutsche Mark der Betrag
von 0,19 Deutsche Mark tritt.
(13a) $ 10Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 undAbs. 2 Nr. 1 des

Einkommensteuergesetzes1987ist letztmalsfürdenVer-
anlagungszeitraum1987anzuwenden.&10Abs.6 Nr. 1
gilt entsprechendbei Versicherungenauf den Erlebens-
oder Todesfallgegen Einmalbeitrag,wenn dieser nach
8 10Abs. 1 Nr. 2 Buchstabeb des Einkommensteuerge-
setzesin den Fassungen,dievordeminAbsatz1 Satz1
bezeichnetenZeitraumgelten,als Sonderausgabeabge-
zogenwordenist.
(13b) 8 10 b Abs. 2 ist erstmals für den Veranlagungs-

zeitraum1989anzuwenden.Für die Veranlagungszeit-
räume1984bis 1988ist $ 10b Abs.2 mitder Maßgabe
anzuwenden, daß sich die Höchstbeträge für die abzugsfä-
higenMitgliedsbeiträgeund Spendenauf 100000 Deut-
scheMark, im Fall der Zusammenveranlagungvon Ehe-
gattenauf200000DeutscheMarkerhöhenundsichder
Betrag von 40 000 Deutsche Mark, ab dem eine Veröffent-
lichungim RechenschaftsberichtVoraussetzungfür den
Abzug der Spenden ist, auf 20 000 Deutsche Mark vermin-
dert.FürMitgliedsbeiträgeundSpendenanpolitischePar-
teien,dievordem15.Juli 1986geleistetwordensind, ist
&10b in der Fassungder Bekanntmachungvom24.Ja-
nuar 1984 (BGBl. I S. 113) anzuwenden, wenn dessen
Anwendungzu einerniedrigerenSteuerführt.
(13c)$ 10dAbs. 1und2 isterstmalsaufnichtausgegli-

cheneVerlustedes Veranlagungszeitraums1985anzu-
wenden.
(14)8 10eAbs. 1 bis 5 isterstmalsbeiWohnungenim

eigenenHaus oder bei Eigentumswohnungenoder bei

Ausbautenund Erweiterungenanzuwenden,wenn das
Hausoderdie Eigentumswohnungnachdem31.Dezem-
ber1986hergestelltoderangeschafftwordenistoderder
Ausbau oder die Erweiterungnach dem 31.Dezember
1986fertiggestelltwordenist.
(14a) & 10f Abs. 1 ist erstmals auf Baumaßnahmen

anzuwenden,die nach dem 31. Dezember1990abge-
schlossen worden sind. Soweit Anschaffungskosten
begünstigtwerden, ist $ 10f Abs. 1 auch auf Baumaßnah-
men anzuwenden,die vor dem 1. Januar 1991 abge-
schlossenwordensind.
(14b) Die 88 11a und 11b sind erstmals auf Erhaltungs-

aufwand anzuwenden, der nach dem 31. Dezember 1989
entstandenist. 8 11a Abs.5 und$ 11bAbs.2 sinderst-
malsauf Erhaltungsaufwandanzuwenden,dernachdem
31.Dezember1990entstandenist.
(14c)8 12Nr.3 istauchfürVeranlagungszeiträumevor

1990 anzuwenden, soweit die Vorschrift den Abzug steu-
erlicherNebenleistungenuntersagt.
(15)8 13Abs.2Nr. 2und 8 13aAbs.3Nr.4 undAbs.7

sind letztmalsfür den Veranlagungszeitraum1986anzu-
wenden.Sind im Veranlagungszeitraum1986bei einem
Steuerpflichtigenfür die von ihmzu eigenenWohnzwek-
kenoderzuWohnzweckendesAltenteilersgenutzteWoh-
nungdie Voraussetzungenfür die Anwendungdes $ 13
Abs.2 Nr.2 unddes$&13aAbs.3 Nr.4 undAbs.7 erfüllt,
so sind diese Vorschriften letztmalsfür den Veranlagungs-
zeitraum1998anzuwenden.Wird auf einemzum land-
und forstwirtschaftliichenBetriebsvermögengehörenden
GrundundBodenvomSteuerpflichtigeneineWohnungzu
eigenen Wohnzweckenoder eine Altenteilerwohnung
errichtet und erst nach dem 31. Dezember 1986 fertigge-
stellt,so gilt Satz2 entsprechend,wennder Antragauf
Baugenehmigungvordem1.Januar 1987gestelltworden
istunddieWohnungimJahr derFertigstellungzu eigenen
Wohnzweckendes Steuerpflichtigenoderzu Wohnzwek-
ken des Altenteilersgenutztwird. Der Steuerpflichtige
kannin den Fällender Sätze2 und3 für einenVeranla-
gungszeitraumnach dem Veranlagungszeitraum1986
unwiderruflichbeantragen,daß $ 13 Abs.2 Nr.2 und
8 13a Abs. 3 Nr. 4 und Abs. 7 ab diesem Veranlagungs-
zeitraum nicht mehr angewendetwerden. Absatz21
Sätze4 und6 ist entsprechendanzuwenden.ImFall des
Satzes4 geltendie Wohnungdes Steuerpflich{igenund
die Altenteilerwohnungsowieder dazugehörendeGrund
undBodenzu demZeitpunktals entnommen,biszu dem
8 13 Abs. 2 und $ 13a Abs. 3 Nr. 4 und Abs. 7 letztmals
angewendetwerden,indenanderenFällenzumEndedes
Veranlagungszeitraums1998.DerEntnahmegewinnbleibt
außerAnsatz.Werdennachdem31.Dezember1986
1. die Wohnung und der dazugehörendeGrund und

Boden entnommen oder veräußert, bevor sie nach
Satz6 als entnommengelten,oder

2. einevordem1.Januar 1987einemDrittenentgeltlich
zurNutzungüberlasseneWohnungundderdazugehö-
rendeGrundund Bodenvor dem 1.Januar 1999für
eigene Wohnzweckeoder für Wohnzweckeeines
Altenteilersentnommen,

so bleibtderEntnahme-oderVeräußerungsgewinneben-
fallsaußerAnsatz;Nummer2 istnuranzuwenden,soweit
nichtWohnungenvorhandensind,dieWohnzweckendes
Eigentümersdes Betriebs oder Wohnzweckeneines
Altenteilersdienenunddie unterSatz6 oderunterNum-



mer1 fallen. Die Sätze1 bis 8 sind auch anzuwenden,
wenn die Wohnung im Veranlagungszeitraum1986 zu
einem land- und forstwirtschaftlichenBetriebsvermögen
gehört hat und einem Drittenunentgeltlichüberlassen
wordenist;dieWohnungdes Steuerpflichtigensowieder
dazugehörendeGrundundBodengeltenzum31.Dezem-
ber 1986 als entnommen, wenn der Nutzungswert beim
Nutzendenanzusetzenwar.WirdGrundundBodennach
dem31. Dezember1986dadurchentnommen,daß auf
diesemGrundundBodendieWohnungdesSteuerpflichti-
genodereineAltenteilerwohnungerrichtetwird,bleibtder
Entnahmegewinnebenfalls außer Ansatz; der Steuer-
pflichtigekann die Regelungnur für eine zu eigenen
WohnzweckengenutzteWohnungundfüreineAltenteiler-
wohnung in Anspruch nehmen. Hat das Grundstück im
Veranlagungszeitraum 1986 zu einem gewerblichen oder
einemderselbständigenArbeitdienendenBetriebsvermö-
gen gehört, so gelten die Sätze 6 bis 10 sinngemäß. Bei
einemGebäude oder Gebäudeteildes Betriebsvermö-
gens,dasnachdenjeweiligenlandesrechtlichenVorschrif-
tenein Baudenkmalist,sinddie Sätze2 bis8 auchüber
das in denSätzen2 und6 genannteDatum1998hinaus
anzuwenden.
(15a) 8 13 Abs. 2 Nr. 3 ist erstmals für den Veranla-

gungszeitraum 1989 anzuwenden.
(16)FürdieerstmaligeAnwendungdes&13Abs.5 und

des 8 18Abs.5 giltAbsatz19sinngemäß.
(17)8 14a isterstmalsfürVeräußerungenundEntnah-

men anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1985 vor-
genommenwordensind.FürVeräußerungenundEntnah-
men,die vor dem1.Januar 1986vorgenommenworden
sind, ist $ 14a in denvor dem1.Januar 1986geltenden
Fassungen anzuwenden. & 14a Abs. 2 Satz3 ist letztmals
auf Wohnungenund den dazugehörendenGrund und
Boden anzuwenden, die vor dem 1. Januar 1987 entnom-
menwerden.
(18) 8 15 Abs. 3 ist auch für Veranlagungszeiträume vor

1986anzuwenden.DieTätigkeiteinerGesellschaftgiltvon
dem Zeitpunkt an, in dem erstmals die Voraussetzungen
des 8 15 Abs. 3 erfülltwaren, als Gewerbebetrieb. Soweit
Steuerbescheide nicht bestandskräftig sind oder unter
dem Vorbehalt der Nachprüfung stehen, werden Gewinne,
die durch die Veräußerungoder Entnahmevon Wirt-
schaftsgüternentstehen,in den Fällen des $ 15 Abs.3
Nr.2 nichtberücksichtigt,wenndas Wirtschaftsgutnach
dem 30. Oktober 1984 und vor dem 11. April 1985 ver-
äußertoder entnommenwordenist oderwennbei einer
Veräußerung nach dem 10. April 1985 die Veräußerung
auf einem nach dem 30.Oktober 1984 und vor dem
11. April 1985 rechtswirksam abgeschlossenen obligatori-
schen Vertragoder gleichstehendenRechtsaktberuht.
Satz 3 gilt nicht, soweit Gewinne auf Kapitalgesellschaften
oderaufPersonenentfallen,beidenendieBeteiligungzu
einemBetriebsvermögengehörtodersoweitohneAnwen-
dungder Sätze 1und2 ein Fall des $ 17oderdes 8 23
vorläge. Die Sätze 3 und 4 gelten entsprechend für die
nachAbsatz19 Satz4 als GewinngeltendenBeträge.
(19) 8 15a ist erstmals auf Verluste anzuwenden, die in

dem nach dem 31.Dezember1979 beginnendenWirt-
schaftsjahrentstehen.Diesgiltnicht
1. für Verluste,die in einemvor dem1. Januar 1980

eröffnetenBetriebentstehen;Sonderabschreibungen
nach 882f der Einkommensteuer-Durchführungs-

1983

verordnung können nur in dem Umfang berücksichtigt
werden,indemsienach$ 82fAbs. 5undAbs.7 Satz1
der Einkommensteuer-Durchführungsverordnungin
der Fassungder Bekanntmachungvom5.Dezember
1977(BGBl.I S. 2443)zur EntstehungoderErhöhung
vonVerlustenführendurften.WirdmitderErweiterung
oderUmstellungeinesBetriebsnachdem31.Dezem-
ber1979begonnen,so ist$ 15aaufVerlusteanzuwen-
den, soweitsie mitder Erweiterungoder Umstellung
odermitdemerweitertenoder umgestelltenTeil des
Betriebswirtschaftlichzusammenhängenund in nach
dem 31.Dezember 1979 beginnendenWirtschafts-
jahren entstehen,

2. fürVerluste,die imZusammenhangmitder Errichtung
und dem Betrieb einer in Berlin (West) belegenen
Betriebsstättedes Hotel- oder Gaststättengewerbes,
die überwiegendder Beherbergungdient,entstehen,

undderVerwaltungvonGebäudenentstehen,diemit
öffentlichenMittelnimSinnedes $ 6 Abs. 1 odernach
8 88desZweitenWohnungsbaugesetzes,imSaarland
mitöffentlichenMittelnim Sinnedes $4 Abs. 1 oder
nach8 51a desWohnungsbaugesetzesfürdas Saar-
land, gefördert sind,

a) durchSonderabschreibungennach$ 82f der Ein-
kommensteuer-Durchführungsverordnung,

b) durchAbsetzungenfürAbnutzunginfallendenJah-
resbeträgennach$ 7 Abs.2 vondenHerstellungs-
kostenoder von den Anschaffungskostenvon in
ungebrauchtemZustandvom Herstellererworbe-
nen Seeschiffen,die in einem inländischenSee-
schiffsregistereingetragensind,

entstehen;Buchstabea gilt nur bei Schiffen,deren
Anschaffungs-oderHerstellungskostenzumindestens
30vom Hundertdurch Mittel finanziertwerden,die
weder unmittelbarnoch mittelbarin wirtschaftlichem
ZusammenhangmitderAufnahmevonKreditendurch
den Gewerbebetrieb stehen, zu dessen Betriebsver-
mögendas Schiffgehört.

8 15a ist erstmalsanzuwenden
1. inden Fällen des Satzes 2 Nr. 1und 2 auf Verluste, die

in nach dem 31.Dezember1984beginnendenWirt-
schaftsjahren entstehen; in den Fällen der Nummer 1
tritt an die Stelle des 31.Dezember 1984 der
31.Dezember1989,soweitdie Gesellschaftaus dem
Betriebvon in eineminländischenSeeschiffsregister
eingetragenenHandelsschiffenVerluste erzielt und
dieseVerlustegesondertermittelt,undder31.Dezem-
ber 1979,wenn der Betriebnach dem 10.Oktober
1979 eröffnet worden ist,

2. in den Fällendes Satzes 2 Nr.3 auf Verluste,die in
nach dem 31.Dezember 1994 beginnendenWirt-
schaftsjahrenentstehen,

3. in den Fällen des Satzes 2 Nr. 4
a) auf Verluste, die in nach dem 31. Dezember 1989

beginnendenWirtschaftsjahrenentstehen,wenndie
GesellschaftdasSchiffvordem16.November1984
bestelltodermitseinerHerstellungbegonnenhat,

b) auf Verluste, die in nach dem 31. Dezember 1994
beginnendenWirtschaftsjahrenentstehen,wenndie



1984

Gesellschaft das Schiff nach dem 15. November
1984bestelltodermitseinerHerstellungbegonnen
hat; soweit Verluste, die in dem Betrieb der Gesell-
schaft entstehen und nach Satz 2 Nr. 4 oder nach
& 15a Abs. 1 Satz 1 ausgleichsfähig oder abzugs-
fähigsind,zusammendas Eineinhalbfacheder ins-
gesamtgeleistetenEinlageübersteigen,ist $ 15a
auf Verluste anzuwenden, die in nach dem
15.November1984beginnendenWirtschaftsjahren
entstehen.

Scheidetein KommanditistodereinandererMitunterneh-
mer,dessenHaftungdereinesKommanditistenvergleich-

GesellschaftaufGrundvon ausgleichs-oderabzugsfähi-
genVerlustennegativgewordenist,aus derGesellschaft
aus oder wird in einem solchen Fall die Gesellschaft
aufgelöst, so gilt der Betrag, den der Mitunternehmernicht
ausgleichen muß, als Veräußerungsgewinn im Sinne des
8 16. In Höhe der nach Satz 4 als Gewinn zuzurechnen-
den Beträge sind bei den anderen Mitunternehmernunter
Berücksichtigungder für die Zurechnungvon Verlusten
geltendenGrundsätzeVeriustanteileanzusetzen.Bei der
Anwendungdes8 15aAbs.3 sindnurVerlustezuberück-
sichtigen, auf die $ 15a Abs. 1 anzuwenden ist.

(19a)819aAbs.1Satz1istauchfürVeranlagungszeit-
räume vor 1990 anzuwenden, soweit die Vorschrift die
Steuerfreiheit von Geldleistungen ausschließt. & 19a
Abs. 3Nr. 9 und Abs. 3 a Satz 2 sind erstmals auf Vermö-
gensbeteiligungen anzuwenden, die nach dem
31.Dezember1988überlassenwerden.$ 19a des Ein-
kommensteuergesetzes1983inderFassungderBekannt-
machungvom 24.Januar 1984 (BGBl. S. 113) ist für
Vermögensbeteiligungen, die nach dem 31. Dezember
1983undvordem1.Januar 1987nach$ 19aüberlassen
wurden,weiter anzuwenden.8 19a Abs.6 Satz5 des
Einkommensteuergesetzes in der in Satz3 genannten
FassungistfürVermögensbeteiligungenweiteranzuwen-
den,die nachdem31.Dezember1986auf Grundeines
vor dem 1. Januar 1987gefaßten Beschlusses überlassen
werden.

(20) 820 Abs. 1 Nr. 6 ist erstmals für nach dem 31.
Dezember 1974 zugeflossene Zinsen aus Versicherungs-
verträgenanzuwenden,dienachdem31.Dezember1973
abgeschlossenwordensind.DemSchuldnervonKapital-
erträgenim Sinne des $ 43a Abs. 1 Nr. 2 Buchstabea
Doppelbuchstabeaa undBuchstabeb Doppelbuchstabe
aa inderFassungdesArtikels1Nr.56desSteuerreform-
gesetzes1990vom25.Juli 1988(BGBl.1S. 1093)wirddie
KapitalertragsteuerfürRechnungdesGläubigersvondem
Finanzamt erstattet,an das sie abgeführt worden ist. Die
Kapitalertragsteuerfestsetzungenfür die MonateJanuar
bisJuni 1989werdeninsoweitvonAmtswegenberichtigt.
8 36 Abs. 2Nr. 2,8 44b Abs. 1und 4 sowie 8 37 Abs. 2 der
Abgabenordnungsind insoweitnicht anzuwenden.Die
RückforderungvonKapitalertragsteuer,diedemGläubiger
derKapitalerträgeerstattetwordenist,istausgeschlossen.
& 20 Abs. 2 ist erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden,
die nachdem31.Dezember1988zufließen.Auf Kapital-
erträge, die nach dem 31. Dezember 1988 und vor dem
1.Juli 1989zufließen,ist8 20Abs. 2 in der Fassungdes
Artikels 4 Nr. 2 des Haushaltsbegleitgesetzes 1989 vom
22. Dezember 1988 (BGBl. | S. 2262) anzuwenden. $&20
Abs. 4 ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 1989
anzuwenden.

(21)8 21Abs.2 Satz1und$ 21asindletztmalsfürden
Veranlagungszeitraum1986 anzuwenden.Haben bei
einerWohnungimeigenenHaus bei demSteuerpflichti-
gen imVeranlagungszeitraum1986dieVoraussetzungen
fürdieErmittlungdesNutzungswertsalsÜberschußdes
MietwertsüberdieWerbungskostenoderdieBetriebsaus-
gabenvorgelegen,so ist&$21Abs.2 Satz1fürdiefolgen-
den Veranlagungszeiträume,in denendiese Vorausset-
zungenvorliegen,weiteranzuwenden;derNutzungswert
ist insoweitbis einschließlichVeranlagungszeitraum1998
nach8 2Abs.2 zuermitteln.DerSteuerpflichtigekannfür
einenVeranlagungszeitraumnachdemVeranlagungszeit-
raum 1986 unwiderruflich beantragen, daß Satz 2 ab die-
semVeranlagungszeitraumnichtmehrangewendetwird.
Haben bei einer Wohnung im eigenenHaus bei dem
SteuerpflichtigenimVeranlagungszeitraum1986dieVor-
aussetzungenfür die Inanspruchnahmevon erhöhten
AbsetzungenvorgelegenundfindetSatz2 keineAnwen-
dung, könnendie den erhöhtenAbsetzungenentspre-
chendenBeträgewie Sonderausgabenbis einschließlich_
des Veranlagungszeitraumsabgezogenwerden,in dem
der Steuerpflichtigedie erhöhtenAbsetzungenletztmals
hätteinAnspruchnehmenkönnen.Entsprechendesgiltfür
Aufwendungennach$ 51Abs. 1Nr.2 Buchstabeq Satz5
in Verbindungmit $82a Abs.3 der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnungin der jeweilsanzuwendenden
FassungundfürdenserweitertenSchuldzinsenabzugnach
8 21aAbs.4.Werdenaneinerzu eigenenWohnzwecken
genutzten Wohnung im eigenen Haus nach dem
31.Dezember1986undvordem1.Januar 1992Herstel-
lungskostenfür Maßnahmenim Sinne des 851Abs. 1
Nr.2 Buchstabeq aufgewendet,die im Fall der Vermie-
tung nach $ 82a der Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnungin der jeweilsanzuwendendenFassungzur
VornahmevonerhöhtenAbsetzungenberechtigenwürden
und die der Steuerpflichtigenicht in die Bemessungs-
grundlagedes&10eeinbezogenhat,so könnendieHer-
stellungskostenimJahr derHerstellungundindenfolgen-
den neunKalenderjahrenjeweilsbis zu 10vomHundert
wie Sonderausgabenabgezogenwerden;dies gilt ent-
sprechendfür HerstellungskostenimSinneder 887 und
12Abs.3 desSchutzbaugesetzesundfürAufwendungen
im Sinne des $51 Abs.1 Nr.2 Buchstabeq Satz5 in
Verbindungmit $82a Abs.3 der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnungin der jeweilsanzuwendenden
Fassung.Satz6 giltentsprechendfürHerstellungskosten,
die nachdem31.Dezember1986undvordem1.Januar
1991aufgewendetwerdenund im Fall der Vermietung
nach $ 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe x oder y in Verbindung
mit 882g oder 8 82i der Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnungin derjeweilsanzuwendendenFassung
zur Vornahmevon erhöhtenAbsetzungenberechtigen
würden.DieSätze6 und7sindindenFällendesSatzes2
nichtanzuwenden.

(21a) $ 22 Nr. 4 Buchstabe a ist erstmals für den
Veranlagungszeitraum1987anzuwenden.
(21b)Soweit$ 32bdie Anwendungeines besonderen

Steuersatzeswegendes BezugsvonAufstockungsbeträ-
gen nachdemAltersteilzeitgesetz,die $8$41 und41b die
Eintragungund Bescheinigungsolcher Aufstockungs-
beträgeund$ 42bdenAusschlußdesLohnsteuer-Jahres-
ausgleichswegen des Bezugs dieser Aufstockungsbe-
träge vorsehen, sind diese Vorschriften erstmals für den
Veranlagungszeitraum1989anzuwenden.Dabeitretenfür
denVeranlagungszeitraum1989andieStelledesin$ 32b



Abs.2 Nr.1 genanntenArbeitnehmer-Pauschbetragsdie
Freibeträgenach 8 19 Abs.3 und 4 des Einkommen-
steuergesetzes1987.
(22)833a Abs. 1 und 841 Abs. 1 Nr.5 sowieAbs.2

Satz1 des Einkommensteuergesetzes1953in der Fas-
sung der Bekanntmachungvom 15.September1953
(BGBI. | S. 1355)geltenauchweiterhinmitderMaßgabe,
daß
1. dieVorschriftenbeieinemSteuerpflichtigenjeweilsnur

für das Kalenderjahr, in dem bei ihm die Voraussetzun-
gen für die Gewährungeines Freibetragseingetreten
sind,undfürdiebeidenfolgendenKalenderjahreanzu-
wendensind und

2. der Freibetrag
a) bei Steuerpflichtigen,bei denen $ 32a Abs. 5 oder 6

anzuwendenist,
720 Deutsche Mark,

b) bei Steuerpflichtigen,die Kinderhaben,
840DeutscheMarkzuzüglichje 60DeutscheMark
für das dritteKind undjedesweitereKind und

c) bei anderenSteuerpflichtigen
540DeutscheMark

beträgt.
Als Kinderdes Steuerpflichtigenzählensolche,für dieer
einenKinderfreibetragerhält.FüreinKalenderjahr,fürdas
derSteuerpflichtigeeineSteuerermäßigungnach$ 33 für
Aufwendungenzur Wiederbeschaffungvon Hausratund
Kleidung beantragt,wird ein Freibetrag nicht gewährt. Die
Vorschriftensind letztmalsbei einem Steuerpflichtigen
anzuwenden,der vordem1.Januar 1990seinenWohn-
sitz oder gewöhnlichenAufenthaltim Geltungsbereich
diesesGesetzesbegründethat.
(23) 8 33a Abs. 2 ist mit Ausnahme des Satzes 2 erst-

malsfür denVeranlagungszeitraum1988anzuwenden.
(23a) $ 34 Abs. 1 ist erstmals auf außerordentliche

Einkünfte anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1989
erzieltwerden.Für außerordentlicheEinkünfte,die vor
dem1. Januar 1990erzieltwerden,ist$ 34Abs. 1 in der
Fassung der Bekanntmachungvom 27. Februar 1987
(BGBI. I S. 657)weiteranzuwenden.
(24) 8 34f in der jeweils geltenden Fassung ist mit der

Maßgabe anzuwenden, daß der Abzug der den erhöhten
Absetzungennach8 7b odernach$ 15des Berlinförde-
rungsgesetzesentsprechendenBeträgewie Sonderaus-
gaben als die InanspruchnahmeerhöhterAbsetzungen
nach$ 34f gilt.&34f Abs. 2 isterstmalsanzuwendenbei
Inanspruchnahme der Steuerbegünstigung nach $ 10e
Abs. 1 bis5 odernach$ 15bdes Berlinförderungsgeset-
zes für nachdem31. Dezember1989hergestellteoder
angeschaffte Objekte. Für vor dem 1. Januar 1990 herge-
stellteoder angeschaffteObjekte ist $ 34f Abs.2 des
Einkommensteuergesetzes1987weiteranzuwenden.
(24a) 8 34g in der Fassung des Gesetzes zur Änderung

des Parteiengesetzes und anderer Gesetze vom
22.Dezember1988(BGBl. | S. 2615)isterstmalsfürden
Veranlagungszeitraum 1984 anzuwenden.

(25)8 36Abs.2Nr.2 isterstmalsfürdenVeranlagungs-
zeitraum1989anzuwenden.$&36Abs.2 Nr.3 Buchstabef
ist auch für Veranlagungszeiträume vor 1990 anzu-
wenden.

1985

(26)$ 39aAbs. 1Nr.5 Satz1 istbeivordem1.Januar
1990hergestelltenoder angeschafftenObjektenmitder
Maßgabeanzuwenden,daßandieStelledesBetragsvon
3000DeutscheMarkeinBetragvon2400DeutscheMark
tritt.$ 39a Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 ist erstmalsfür das
Kalenderjahr1988anzuwenden.
(27)841b Abs.2,842cAbs.2 und$46Abs.6desEin-

kommensteuergesetzes1987sindletztmalsfürdasKalen-
derjahr1987anzuwenden.
(28)8 43Abs. 1 Satz 1 Nr.4 bis6, Satz2 undAbs. 3,

8 43a Abs. 1, $ 44 Überschrift.undAbs. 1 Sätze1 und5,
8 44a Abs. 1,844bAbs. 1Sätze1,3 und4,$ 44cAbs.2
Satz1undAbs.3, $45aÜberschrift,Abs.1Satz2,Abs.2
Sätze 1 und2, 8$ 45c und49Abs. 1Nr. 5 sinderstmals
auf Kapitalerträgeanzuwenden,die nach dem 30.Juni
1989 zufließen. Auf Kapitalerträge,die nach dem
31.Dezember1988undvor dem1. Juli 1989zufließen,
sind
a) $ 43Abs. 1 Satz1Nr.4 bis8 Buchstabena undb und

Satz2 sowieAbs.3, 8843a,44ÜberschriftundAbs. 1
Satz 1, 88 44a, 44b Abs. 1 Sätze1, 3 und4, $$44c,
45aÜberschrift,Abs.2Sätze2und4,8845cund49
Abs. 1Nr.5 Buchstabec inderFassungdesArtikels1
Nr.55bis60,62,65und68desSteuerreformgesetzes
1990vom25. Juli 1988(BGBl. I S. 1093)und

b) 843 Abs.1Satz1Nr.8 Buchstabec, $44Abs.1Sätze
5 bis8, 8 44bAbs. 1Sätze5 und6,Abs.4 Satz1 und
Abs. 5, $ 44c Abs. 2 Satz 1,8 45a Abs. 1 undAbs.2
Nr.4, 849Abs.1Nr.5Buchstabea sowie$52Abs.28
Sätze2 und3 inderFassungdesArtikels4 Nr.4 bis9
und 11 des Haushaltsbegleitgesetzes1989 anzu-
wenden.
(28a)8 44cAbs.2 istbeiKapitalerträgen,dieimKalen-

derjahr1989zufließen,auchauf Körperschaften,Perso-
nenvereinigungen oder Vermögensmassen anzuwenden,
dienach85Abs.1Nr.17desKörperschaftsteuergesetzes
in der Fassung der Bekanntmachungvom 10.Februar
1984(BGB. | S. 217),zuletztgeändertdurchArtikel5des
Gesetzesvom20.Dezember1988(BGBl.| S. 2262),von
der Körperschaftsteuerbefreitsind.
(28b)845bist erstmalsaufKapitalerträgeanzuwenden,

die nachdem31.Dezember1988zufließen.
(29) $ 46a des Einkommensteuergesetzes 1987 ist

letztmals für den Veranlagungszeitraum1988 anzu-
wenden.

(30) Soweit $ 50 Abs. 4 und $ 39d Abs. 2 Nr. 3 die
Anwendungdes$ 33a Abs.2 vorsehen,giltdiesmitAus-
nahmedes$33aAbs.2 Satz2erstmalsfürdasKalender-
jahr 1988.

(31) $ 50b ist erstmals für den Veranlagungszeitraum
1989 anzuwenden.
(32) 8 50d Abs. 1 und.2 ist erstmals aufKapitalerträge

und Vergütungenim Sinnedes $ 50a anzuwenden,die
nachdem31. Dezember1988zufließen.$ 50dAbs.3 ist
erstmalsaufKapitalerträgeundVergütungenimSinnedes
8 50a anzuwenden, die nach dem 30. Juni 1989zufließen.
Auf KapitalerträgeundVergütungenimSinnedes $ 504,
dienachdem31.Dezember1988undvordem1.Juli 1989
zufließen,ist $ 50d Abs. 3 in der Fassungdes Artikels1
Nr.70 des Steuerreformgesetzes1990 anzuwenden.
Absatz20 Sätze2 bis 5 giltentsprechend.



1986

(33)851Abs. 1Nr.2 Buchstabeq Satz5 isterstmalsfür
den Veranlagungszeitraum1987anzuwenden.

8 52a
(weggefallen)

8 53
Anwendung des $ 33a Abs. 1

für die Veranlagungszeiträume1988und 1989
& 33a Abs. 1 ist für die Veranlagungszeiträume1988

und 1989in folgenderFassunganzuwenden:
Erwachseneinem Steuerpflichtigenzwangsläufig($33
Abs.2)AufwendungenfürdenUnterhaltundeineetwaige
Berufsausbildung einer Person, für die weder der Steuer-
pflichtigenoch eine anderePerson Anspruchauf einen
Kinderfreibetrag hat, so wird auf Antrag die Einkommen-
steuer dadurchermäßigt,daß die Aufwendungenvom
GesamtbetragderEinkünfteabgezogenwerden,undzwar
im Kalenderjahr
1. für eine Person, die das 18. Lebensjahr noch nicht

vollendethatoderfürdie der SteuerpflichtigedieVor-
aussetzungenfür einen Ausbildungsfreibetragnach
Absatz 2 erfüllt, bis zu 2 484 Deutsche Mark,

2. für andere Personen bis zu 4 500 Deutsche Mark.

Voraussetzung ist, daß die unterhaltene Person kein oder
nurein geringesVermögenbesitzt.Hat die unterhaltene
PersonandereEinkünfteoderBezüge,diezurBestreitung
des Unterhaltsbestimmtoder geeignetsind, so vermin-
dern sich die Beträge von 2 484 und 4 500 Deutsche Mark
um den Betrag, um den diese Einkünfte und Bezüge den
Betragvon 4 500 DeutscheMark übersteigen.Ist die
unterhaltenePersonnichtunbeschränkteinkommensteu-
erpflichtig, so können die Aufwendungen nur abgezogen
werden,soweitsienachdenVerhältnissendesWohnsitz-
staatsderunterhaltenenPersonnotwendigundangemes-
sensind,höchstensjedochderBetrag,dersichnachden
Sätzen 1 bis 3 ergibt;ob der Steuerpflichtigesich den
Aufwendungen aus rechtlichen, tatsächlichen oder sitt-
lichenGründennichtentziehenkann,istnachinländischen
Maßstäbenzu beurteilen.Werdendie Aufwendungenfür
eineunterhaltenePersonvonmehrerenSteuerpflichtigen
getragen,so wird bei jedemder Teil des sich hiernach
ergebendenBetragsabgezogen,der seinemAnteil am
Gesamtbetrag der Leistung entspricht.

8 53a
Schlußvorschrift zu 8 33a Abs. 3 EStG 1981

(Sondervorschriftzum Abzug von Aufwendungen
für Dienstleistungen

zur Beaufsichtigungoder Betreuungeines Kindes)
(1) 833a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuer-

gesetzes 1981 in der Fassung der Bekanntmachung vom
6. Dezember1981 (BGBl.| S. 1249)ist bei Steuerfest-
setzungenfürdie Veranlagungszeiträume1980bis 1982
in der folgenden Fassung anzuwenden, wenn am
24.Dezember 1982 die betreffendeSteuerfestsetzung
noch nichtbestandskräftigist oder unterdemVorbehalt
der Nachprüfungsteht:
Erwachseneinem SteuerpflichtigenAufwendungenfür
Dienstleistungen zur Beaufsichtigung oder Betreuung
einesKindesimSinnedes$ 32Abs.4,wirdaufAntragdie

Einkommensteuerdadurchermäßigt,daßdieAufwendun-
gen, höchstensjedochein Betragvon 1200 Deutsche
MarkimKalenderjahrfürjedesKind,dasdas 18.Lebens-
jahrnochnichtvoliendethat,vomGesamtbetragder Ein-
künfte abgezogen werden.

(2)Nachdem3. November1982bestandskräftiggewor-
dene Steuerbescheidesind auf Antrag entsprechend
Absatz 1 zu ändern, soweit sich die vorstehende Fassung
zugunstendes Steuerpflichtigenauswirkt;der Antragist
beimFinanzamtschriftlichoderdurchErklärungzur Nie-
derschriftzu stellen.

88 53b und54
(weggefallen)

855
Schlußvorschriften

(Sondervorschriftenfür die Gewinnermittlung
nach $ 4 oder nach Durchschnittssätzen

bei vor dem 1. Juli 1970
angeschafftem Grund und Boden)

(1) Bei Steuerpflichtigen, deren Gewinn für das Wirt-
schaftsjahr, in das der 30. Juni 1970fällt,nichtnach 8 5 zu
ermittelnist,giltbeiGrundundBoden,dermitAblaufdes
30.Juni 1970zu ihem Anlagevermögengehörthat, als
Anschaffungs-oderHerstellungskosten($4Abs.3 Satz4
und$ 6 Abs. 1 Nr.2 Satz 1)dasZweifachedesnachden
Absätzen2 bis 4 zu ermittelndenAusgangsbetrags.
(2) Bei der Ermittlungdes Ausgangsbetragsdes zum

land- und forstwirtschaftlichenVermögen(833 Abs. 1
Satz 1BewertungsgesetzinderFassungderBekanntma-
chungvom10.Dezember1965- BGBl. IS. 1861-, zuletzt
geändert durch das Bewertungsänderungsgesetz 1971
vom27.Juli 1971- BGBl. I S. 1157)gehörendenGrund
undBodensist seineZuordnungzu denNutzungenund
Wirtschaftsgütern($34 Abs.2 Bewertungsgesetz)am
1.Juli 1970maßgebend;dabeisinddie Hof-undGebäu-
deflächensowiedieHausgärtenimSinnedes$ 40Abs.3
des Bewertungsgesetzes nicht in die einzelne Nutzung
einzubeziehen.Es sind anzusetzen:
1. Bei Flächen,dienachdemBodenschätzungsgesetzin

der imBundesgesetzblattTeil Ill, Gliederungsnummer
610-8, veröffentlichtenbereinigtenFassung, zuletzt
geändertdurchArtikel95 Nr.4 des Einführungsgeset-
zes zur Abgabenordnungvom 14.Dezember1976
(BGBi. I S. 3341),zu schätzensind,fürjedeskataster-
mäßigabgegrenzteFlurstückderBetragin Deutscher
Mark,der sich ergibt,wenndie für das Flurstückam
1.Juli 1970imamtlichenVerzeichnisnach$ 2 Abs.2
derGrundbuchordnung(Liegenschaftskataster)ausge-
wiesene Ertragsmeßzahlvervierfachtwird. Abwei-
chendvon Satz1 sindfür Flächender Nutzungsteile
a) Hopfen,Spargel,Gemüsebau

undObstbau 4,00DeutscheMarkjeQuadratmeter,
b) Blumen-undZierpflanzenbausowie

Baumschulen5,00DeutscheMarkjeQuadratmeter
anzusetzen,wennderSteuerpflichtigedemFinanzamt
gegenüberbis zum30.Juni 1972eineErklärungüber
dieGröße,LageundNutzungderbetreffendenFlächen
abgibt,

2. für Flächender forstwirtschaftlichenNutzungje Qua-
dratmeter1,00DeutscheMark,



3. fürFlächenderweinbaulichenNutzungderBetrag,der
sichunterBerücksichtigungdermaßgebendenLagen-
vergleichszahl(VergleichszahldereinzelnenWeinbau-
lage, 8 39 Abs. 1 Satz 3 und $ 57 Bewertungsgesetz),
die für ausbauendeBetriebsweisemitFaßweinerzeu-
gunganzusetzenist, aus der nachstehendenTabelle
ergibt:

Ausgangsbetrag
Lagenvergleichszahl je Quadratmeter

in DM

bis 20 2,50
21 bis 30 3,50
31 bis 40 5,00
41 bis 50 7,00
51 bis 60 8,00
61 bis 70 9,00
71 bis 100 10,00
über100 12,50

4. für Flächen der sonstigen land- und forstwirtschaft-
lichenNutzung,auf die Nummer1 keineAnwendung
findet,
jeQuadratmeter 1,00DeutscheMark,

5. für Hofflächen,Gebäudeflächenund Hausgärtenim
Sinne des 8 40 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes
je Quadratmeter 5,00 Deutsche Mark,

6. für Flächendes Geringstlandes
jeQuadratmeter 0,25DeutscheMark,

7. für Flächen des Abbaulandes
je Quadratmeter 0,50 Deutsche Mark,

8. für Flächen des Unlandes
je Quadratmeter 0,10 Deutsche Mark.

(3) Lag am 1. Juli 1970 kein Liegenschaftskataster vor,
in dem Ertragsmeßzahlenausgewiesensind, so ist der
Ausgangsbetragin sinngemäßerAnwendungdes Absat-
zes2 Nr. 1 Satz1 auf der Grundlageder durchschnitt-
lichenErtragsmeßzahlder landwirtschaftlichenNutzung
eines Betriebs zu ermitteln, die die Grundlage für die
Hauptfeststellung des Einheitswerts auf den 1. Januar
1964bildet.Absatz2 Nr. 1 Satz2 bleibtunberührt.

1987

(4)Bei nichtzumland-undforstwirtschaftlichenVermö-
gen gehörenden Grund und Boden ist als Ausgangsbetrag
anzusetzen:
1. Für unbebaute Grundstücke der auf den1. Januar

1964festgestellteEinheitswert.Wirdaufden1.Januar
1964kein Einheitswertfestgestelltoder hat sich der
Bestanddes Grundstücksnach dem 1.Januar 1964
und vor dem 1. Juli 1970 verändert, so ist der Wert
maßgebend,dersichergebenwürde,wenndasGrund-
stück nach seinem Bestand vom 1. Juli 1970 und nach
den Wertverhältnissen vom 1. Januar 1964 zu bewer-
ten wäre;

2. fürbebauteGrundstückederWert,dersichnachNum-
mer1ergebenwürde,wenndasGrundstückunbebaut
wäre.

(5)WeistderSteuerpflichtigenach,daßderTeilwertfür
Grund und Boden im Sinne des Absatzes1 am1. Juli
1970höherist als das Zweifachedes Ausgangsbetrags,
so ist auf Antragdes Steuerpflichtigender Teilwertals
Anschaffungs-oder Herstellungskostenanzusetzen.Der
Antragistbiszum31.Dezember1975beidemFinanzamt
zu stellen,das für die Ermittlungdes Gewinnsaus dem
Betriebzuständigist.DerTeilwertistgesondertfestzustel-
en. Vor dem 1. Januar 1974 braucht diese Feststellung
nurzuerfolgen,wenneinberechtigtesInteressedesSteu-
erpflichtigengegebenist. Die Vorschriftender Abgaben-
ordnungundder Finanzgerichtsordnungüberdie geson-
derte Feststellungvon Besteuerungsgrundlagengelten
entsprechend.

(6) Verluste, die bei der Veräußerung oder Entnahme
vonGrundundBodenimSinnedesAbsatzes1entstehen,
dürfen bei der Ermittlungdes Gewinns in Höhe des
Betragsnichtberücksichtigtwerden,umdenderVeräuße-
rungspreisoderder an dessenStelletretendeWertnach
Abzug der Veräußerungskostenunterdem Zweifachen
des Ausgangsbetragsliegt. Entsprechendesgilt bei
Anwendungdes 8 6 Abs. 1 Nr.2 Satz2.
(7) Grund und Boden, der nach $4 Abs. 1 Satz 5 des

Einkommensteuergesetzes1969nichtanzusetzenwar,ist
wieeineEinlagezu behandeln;er istdabeimitdemnach
Absatz1 oder5 maßgebendenWertanzusetzen.

8 56
(weggefallen)



(Jahre) an männliche
Leistungs-

empfängermit

an weibliche
Leistungs-

empfängermit
2 3

bis 26
27 bis
30
31 bis
36 bis
40 bis

29

35
39
46

49 bis
53 bis

52
56

61 bis
64
65 bis
68 bis
72 bis
75 bis
78
79 bis
82 bis
85 bis
88

63

67
71
74
77

81
84
87

91 bis
94

93

11
12
13
13
14
14
14
13
13
13
12
12
11
ah$0

m

DODOBPUITONNDDODO

17
17
17
16
16
15
1414
13
12
12
11
- [0v

[Uy

DDOOOOPALTIDONDOO

und

ab 1990



Nr. 16 — Tag der Ausgabe: Bonn, den 10. März 1987

Bekanntmachung
der Neufassungdes Einkommensteuergesetzes

Vom 27. Februar 1987

Auf Grund des $ 51 Abs. 4 Nr. 3 des Einkommensteuergesetzes 1986 in der
FassungderBekanntmachungvom15.April1986(BGBl. | S. 441)wirdnachste-
hendderWortlautdesEinkommensteuergesetzesinderjetztgeltendenFassung
bekanntgemacht.DieNeufassungberücksichtigt: “
1. die Fassungder Bekanntmachungvom15.April 1986(BGBl. | S. 441),
2. denam1.Januar 1987inKraftgetretenenArtikel1desGesetzesvom15.Mai

1986(BGBl. I S. 730),
3. den mit Wirkung vom 1. Januar 1986 in Kraft getretenen 8 8 des Gesetzes

vom21. Juli 1986(BGBi. I S. 1070),
4. den am 1. Juli 1987 in Kraft tretenden Artikel 2 Nr. 15 des Gesetzes vom

8. Dezember 1986 (BGBi. I S. 2191),
5. den am 1. Mai 1987 in Kraft tretenden Artikel 2 Abs. 9 des Gesetzes vom

16. Dezember 1986 (BGBl. | S. 2478) und
6. den am31.Dezember1986in KraftgetretenenArtikel2 des Gesetzesvom

19.Dezember1986(BGB. | S. 2595).

Bonn, den 27. Februar 1987

Der Bundesminister der Finanzen
Stoltenberg
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1. im InlandwedereinenWohnsitznoch ihrengewöhn-

lichenAufenthalthabenund
2. zu einer inländischen juristischen Person des öffent-
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dafür Arbeitsiohn aus einer inländischen öffentlichen
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sowiezu ihremHaushaltgehörendeAngehörige,die die
deutscheStaatsangehörigkeitbesitzenoder keine Ein-
künfte oder nur Einkünfte beziehen, die ausschließlich im
Inland einkommensteuerpflichtigsind. Dies gilt nur für
natürliche Personen, die in dem Staat, in dem sie ihren
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichenAufenthalthaben,
lediglichin einem der beschränktenEinkommensteuer-
pflichtähnlichenUmfangzueinerSteuervomEinkommen
herangezogenwerden.
(3) Als unbeschränkteinkommensteuerpflichtiggelten

auchdeutscheStaatsangehörige,die die Voraussetzun-
gen des Absatzes 2 Nr. 1 und 2 erfüllen, sowie ihr nicht
dauernd getrennt lebender Ehegatte, wenn die Steuer-
pflichtigenalleinoderzusammenmitihremEhegattenim
AuslandeinkommensteuerpflichtigeEinnahmenvonnicht
mehrals 5 000DeutscheMarkimVeranlagungszeitraum
beziehen. Satz 1 ist entsprechend anzuwenden bei Emp-
fängernvon Versorgungsbezügenim Sinne des & 19
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1, soweit dafür nichtnach einemAbkom-
men zur Vermeidung der Doppelbesteuerung das



Besteuerungsrecht dem ausländischen Staat zusteht, in
dem der Steuerpflichtige seinen Wohnsitz hat. In den
Fällen der Sätze 1 und 2 ist 8 32 Abs. 2 für zum Haushalt
des Steuerpflichtigen gehörende Kinder nicht anzu-
wenden.
(4) NatürlichePersonen,die im Inland weder einen

Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind
vorbehaltlichder Absätze 2 und 3 beschränkt einkommen-
steuerpflichtig,wennsie inländischeEinkünfteim Sinne
des $ 49 haben.

ll. Einkommen

1. Sachliche Voraussetzungen
fürdie Besteuerung

82
Umfang der Besteuerung, Begriffsbestimmungen
(1)Der Einkommensteuerunterliegen
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
Einkünfte aus Gewerbebetrieb,

aDEinkünfteaus selbständigerArbeit,
Einkünfteaus nichtselbständigerArbeit,
Einkünfteaus Kapitalvermögen,

aoan»Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,
7. sonstige Einkünfte im Sinne des 8 22,
die der Steuerpflichtigewährendseiner unbeschränkten
Einkommensteuerpflichtoder als inländischeEinkünfte
während seiner beschränkten Einkommensteuerpflicht
erzielt.ZuwelcherEinkunftsartdieEinkünfteimeinzelnen
Fall gehören, bestimmt sich nach den 88 13 bis 24.

(2) Einkünftesind
1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und

selbständigerArbeitderGewinn(884 bis 7f),
2. bei den anderen Einkunftsarten der Überschuß der

EinnahmenüberdieWerbungskosten(888 bis 9a).
(3) Die Summe der Einkünfte,vermindertum den Alters-

entlastungsbetrag,den Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag
unddie nach8 34c Abs.2 und3 abgezogeneSteuer,ist
der Gesamtbetragder Einkünfte.
(4)DerGesamtbetragderEinkünfte,vermindertumdie

Sonderausgabenund die außergewöhnlichenBelastun-
gen, ist das Einkommen.

(5) Das Einkommen, vermindert um den Kinderfreibe-
tragnach$ 32 Abs.6, die Sonderfreibeträgenach $ 32
Abs.7 und 8 und um die sonstigenvom Einkommen
abzuziehendenBeträge,istdaszu versteuerndeEinkom-
men;diesesbildetdieBemessungsgrundlagefürdie tarif-
liche Einkommensteuer.

(6) Die tariflicheEinkommensteuer,vermindertum die
Steuerermäßigungen, ist die festzusetzende Einkommen-
steuer.
(7) Die Einkommensteuerist eine Jahressteuer.Die

Grundlagen für ihre Festsetzung sind jeweils für eın Kalen-
derjahr zu ermitteln.Bestehtdie unbeschränkteoder
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beschränkteEinkommensteuerpflichtnicht jeweils wäh-
rendeinesganzenKalenderjahrs,so trittandie Stelledes
Kalenderjahrsder Zeitraumder jeweiligenEinkommen-
steuerpflicht.

82a
Negativeausländische Einkünfte

(1)NegativeausländischeEinkünfte
1. aus einer in einem ausländischenStaat belegenen

land- und forstwirtschaftlichenBetriebsstätte,
2. aus einer in einem ausländischenStaat belegenen

gewerblichen Betriebsstätte,
3. aus der Beteiligungan einemHandelsgewerbeals

stillerGesellschafterund aus partiarischenDarlehen,
wenn der Schuldner Wohnsitz, Sitz oder Geschäftslei-
tung in einem ausländischem Staat hat, und

4. aus der Vermietungoder derVerpachtungunbewegii-
chenVermögensodervonSachinbegriffen,wenndiese
in einemausländischenStaatbelegensind,

dürfennurmitausländischenEinkünftenderjeweilsselben
Art ausdemselbenStaatausgeglichenwerden;siedürfen
auch nicht nach & 10d abgezogen werden. Soweit die
negativen Einkünfte nicht nach Satz 1 ausgeglichen wer-
den können, mindern sie die positivenausländischen Ein-
künfteder jeweilsselbenArt, die der Steuerpflichtigein
den folgenden sieben Veranlagungszeiträumen aus dem-
selbenStaaterzielt.
(2) Absatz 1 Nr. 2 ist nicht anzuwenden, wenn die

negativenEinkünfteauseinergewerblichenBetriebsstätte
im Auslandstammen,die ausschließlichoder fast aus-
schließlichdie Herstellungoder Lieferungvon Waren,
außer Waffen, die Gewinnung von Bodenschätzen sowie
die BewirkunggewerblicherLeistungenzumGegenstand
hat,soweitdiesenichtinderErrichtungoderdemBetrieb
von Anlagen, die dem Fremdenverkehrdienen, oder in der
Vermietungoder der VerpachtungvonWirtschaftsgütern
einschließlich der Überlassung von Rechten, Plänen,
Mustern, Verfahren, Erfahrungen und Kenntnissen be-
stehen.

2. Steuerfreie Einnahmen

83
Steuerfreisind
1. a) Leistungenaus einer Krankenversicherungund

aus der gesetzlichenUnfallversicherung,
b) SachleistungenundKinderzuschüsseausdenge-

setzlichen Rentenversicherungeneinschließlich
der SachleistungennachdemGesetz übereine
Altershilfe für Landwirte,

c) Geldleistungennach$&1240der Reichsversiche-
rungsordnung,& 17 des Angestelltenversiche-
rungsgesetzes,$ 39 des Reichsknappschaftsge-
setzes und den 88 7, 8 des Gesetzesübereine
Altershilfe für Landwirtesowie entsprechende
Geldleistungennach$9desgenanntenGesetzes,

d) das MutterschaftsgeldnachdemMutterschutzge-
setz, der Reichsversicherungsordnungund dem
GesetzüberdieKrankenversicherungderLandwir-
te, die Sonderunterstützungfür im Familienhaus-
halt beschäftigte Frauen, der Zuschuß zum Mutter-
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2.

schaftsgeldnach demMutterschutzgesetzsowie
Dienst-undAnwärterbezüge,die fürdie Zeitdes
MutterschaftsurlaubsalsMutterschaftsgeldausÖf-
fentlichen Kassen gezahlt werden;

das Arbeitslosengeld, das Kurzarbeitergeld, das
Schlechtwettergeld,dieArbeitsiosenhilfeunddas Un-
terhaltsgeld sowie die übrigen Leistungen nach dem
Arbeitsförderungsgesetz,soweit sie Arbeitnehmern
oder Arbeitsuchenden oder zur Förderung der Ausbil-
dung oder Fortbildung der Empfänger gewährt
werden;

tenversicherungder Arbeiterund der Angestellten,
aus der Knappschaftsversicherung und auf Grund der
Beamten-(Pensions-)Gesetze;

beiAngehörigenderBundeswehr,des Bundesgrenz-
schutzes, der Bereitschaftspolizei der Länder, der
Vollzugspolizeiundder Berufsfeuerwehrder Länder
undGemeindenundbeiVollzugsbeamtender Krimi-
nalpolizei des Bundes, der Länder und Gemeinden
a) der Geldwert der ihnenaus Dienstbeständen über-

lassenenDienstkleidung,
Einkleidungsbeihilfenund Abnutzungsentschädi-
gungen für die Dienstkleidungder zum Tragen
oder Bereithaltenvon DienstkleidungVerpflichte-
tenundfürdienstlichnotwendigeKleidungsstücke
der Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei,

c) Verpflegungs-und Beköstigungszuschüsseund
derGeldwertderimEinsatzunentgeltlichabgege-
benenVerpflegung,
der Geldwert der freien ärztlichen Behandlung, der
freienKrankenhauspflege,des freienGebrauchs
von Kur- und Heilmittelnund der freien ärztlichen
BehandlungerkrankterEhefrauenundunterhalts-
berechtigter Kinder;

dieGeld-undSachbezügesowiedieHeilfürsorge,die
SoldatenaufGrunddes$ 1Abs. 1 Satz 1desWehr-
soldgesetzesundZivildienstleistendeaufGrunddes
&35 des Zivildienstgesetzeserhalten;

b)

d)

öffentlichenMittelnversorgungshalberanWehrdienst-
beschädigteundZivildienstbeschädigteoderihreHin-
terbliebenen, Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebe-
ne und ihnengleichgestelltePersonengezahltwer-
den,soweites sichnichtumBezügehandelt,die auf
Grund der Dienstzeit gewährt werden;

setz, LeistungennachdemFlüchtlingshilfegesetzin
derimBundesgesetzblattTeil Ill, Gliederungsnummer
240-10,veröffentlichtenbereinigtenFassung,zuletzt
geändertdurchGesetz vom 24.Juni 1985(BGBl.|
S. 1144),undLeistungennachdemReparationsschä-
dengesetz;

im Heilverfahren,die auf Grund gesetzlicherVorschrif-
ten zur Wiedergutmachungnationalsozialistischen
Unrechtsgewährtwerden.DieSteuerpflichtvonBezü-
genauseinemausWiedergutmachungsgründenneu
begründeten oder wieder begründetenDienstverhält-
nis sowie von Bezügen aus einem früherenDienstver-
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hältnis,dieausWiedergutmachungsgründenneuge-
währtoderwiedergewährtwerden,bleibtunberührt;

tenodergerichtlichausgesprochenenAuflösungdes
Dienstverhältnisses, höchstens jedoch 24 000 Deut-
scheMark.HatderArbeitnehmerdas50.Lebensjahr
vollendetundhatdasDienstverhältnismindestens15
Jahre bestanden, so beträgtder Höchstbetrag 30 000
DeutscheMark, hat der Arbeitnehmerdas 55.Le-
bensjahrvollendetundhatdas Dienstverhältnismin-
destens 20 Jahre bestanden, so beträgt der Höchsi-
betrag36000DeutscheMark;
ÜbergangsgelderundÜbergangsbeihilfenaufGrund
gesetzlicherVorschriftenwegenEntlassungaus ei-
nem Dienstverhältnis;
BezügeausöffentlichenMittelnoderausMittelneiner
öffentlichenStiftung, die wegen Hilfsbedürftigkeitoder
als Beihilfezu demZweckbewilligtwerden,dieErzie-
hungoder Ausbildung,die WissenschaftoderKunst
unmittelbarzu fördern.DarunterfallennichtKinderzu-
schiägeundKirderteihilfen,dieaufGrundderBesol-
dungsgesetze,besondererTarifeoderähnlicherVor-
schriftengewährtwerden;
aus einer BundeskasseoderLandeskassegezahlte
Bezüge,die in einemBundesgesetzoderLandesge-
setz oder einerauf bundesgesetzlicheroder landes-
gesetzlicherErmächtigungberuhendenBestimmung
odervon der BundesregierungodereinerLandesre-
gierungals Aufwandsentschädigungfestgesetztsind
und als Aufwandsentschädigungim ‚Haushaltsplan
ausgewiesenwerden.DasgleichegiltfürandereBe-
züge, die als Aufwandsentschädigungaus öffentli-
chenKassen an öffentlicheDiensteleistendePerso-
nen gezahlt werden, soweit nichtfestgestelltwird,daß
sie fürVerdienstausfalloderZeitverlustgewährtwer-
den oder den Aufwand, der dem Empfänger erwächst,
offenbarübersteigen;
die aus ÖffentlichenKassengezahltenReisekosten-
vergütungenundUmzugskostenvergütungen.Vergü-
tungenfür Verpflegungsmehraufwendungensindnur
insoweitsteuerfrei,alssiedieHöchstbeträgenach89
Abs. 4 nichtüberschreiten;
ZuschüsseeinesTrägersdergesetzlichenRentenver-
sicherungzu den Aufwendungeneines Rentnersfür
seineKrankenversicherung;
Heiratsbeihilfen und Geburtsbeihilfen, die an Arbeit-
nehmervondemArbeitgebergezahltwerden.Über-
steigtdieHeiratsbeihilfedenBetragvon700Deutsche
Mark,die Geburtsbeihilfeden Betragvon 500Deut-
sche Mark, so ist der übersteigendeBetragsteuer-
pflichtig;
die Beträge,die den imprivatenDienstangestellten
PersonenfürReisekostenundfürdienstlichveranlaß-
teUmzugskostengezahltwerden,soweitsiediedurch
die Reise oder den UmzugentstandenenMehrauf-
wendungenundbeiVerpflegungsmehraufwendungen
dieHöchstbeträgenach$&9 Abs.4 nichtübersteigen;
Leistungen nach dem Sozialversicherungs-Beitrags-
entlastungsgesetz;
das Aufgeldfür ein an die Bankfür Vertriebeneund
Geschädigte(Lastenausgleichsbank)zugunstendes
Ausgleichsfonds(8 5 Lastenausgleichsgesetz)gege-



benesDarlehen,wenndas Darlehennach$ 7 f des
Gesetzesin der Fassungder Bekanntmachungvom
15. September1953(BGBl. I S. 1355)im Jahr der
Hingabeals Betriebsausgabeabzugsfähigwar;
Entschädigungenauf Grunddes Gesetzesüber die
Entschädigungehemaligerdeutscher Kriegsgefan-
gener;
die aus öffentlichenMittelndes Bundespräsidenten
aus sittlichen oder sozialen Gründen gewährten Zu-
wendungenan besondersverdientePersonenoder
ihreHinterbliebenen;
ZinsenausSchuldbuchforderungenimSinnedes$35
Abs. 1 des AllgemeinenKriegsfolgengesetzesin der
im BundesgesetzblattTeil Ill, Gliederungsnummer
653-1, veröffentlichtenbereinigten Fassung;
der Ehrensold, der auf Grund des Gesetzes über Titel,
OrdenundEhrenzeicheninderimBundesgesetzblatt
Teil Il, Gliederungsnummer 1132-1, veröffentlichten
bereinigtenFassung,zuletztgeändertdurchGesetz
vom24.April 1985(BGBl.| S. 560),gewährtwird;
die LeistungennachdemHäftlingshilfegesetzin der
Fassungder Bekanntmachungvom4. Februar1987
(BGBi. I S. 512);
Leistungen,die auf Grunddes Bundeskindergeldge-
setzes oder nachträglichauf Grund der durchdas
BundeskindergeldgesetzaufgehobenenKindergeld-
gesetze gewährt werden;
(weggefallen);

keiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher oder für
einevergleichbarenebenberuflicheTätigkeitzur För-
derung gemeinnütziger,mildtätigerund kirchlicher
Zwecke (8852 bis 54 Abgabenordnung)im Dienst
oder Auftrageiner inländischenjuristischenPerson
des öffentlichen Rechts oder einer unter $ 5 Abs. 1
Nr.9 des KörperschaftsteuergesetzesfallendenEin-
richtung.Als AufwandsentschädigungensindEinnah-
menfürdie inSatz1bezeichnetenTätigkeitenbiszur
Höhe von insgesamt2400 DeutscheMark im Jahr
anzusehen;
und 28. (weggefallen);
das Gehaltunddie Bezüge,die die diplomatischen
VertreterfremderMächte,die ihnen zugewiesenen
Beamtenunddiein ihrenDienstenstehendenPerso-
nenerhalten,soweitsie nichtdiedeutscheStaatsan-
gehörigkeitbesitzen,sowiedas GehaltunddieBezü-
ge derBerufskonsuln,derKonsulatsangehörigenund
derenPersonal,soweitsieAngehörigedesEntsende-
staatessind undin derBundesrepublikDeutschland
einschließlichBerlin (West)außerhalbihres Amtes
oderDiensteskeinenBeruf,keinGewerbeundkeine
andere gewinnbringendeTätigkeit ausüben;
bis 41. (weggefallen);
die Zuwendungen, die auf Grund des Fulbright-Ab-
kommens gezahlt werden;
der Ehrensold für Künstler sowie Zuwendungen aus
MittelnderDeutschenKünstlerhilfe,wennes sichum
Bezügeaus öffentlichenMittelnhandelt,die wegen
der Bedürftigkeitdes Künstlersgezahltwerden;
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Stipendien,die unmittelbaraus öffentlichenMitteln
oder von zwischenstaatlichen oder überstaatlichen
Einrichtungen, denen die Bundesrepublik Deutsch-
land als Mitglied angehört, zur Förderung der For-
schung oder zur Förderung der wissenschaftlichen
oder künstlerischenAusbildungoderFortbildungge-
währt werden. Das gleiche gilt für Stipendien, die zu
den in Satz 1 bezeichneten Zwecken von einer Ein-
richtung,die von einerKörperschaftdes öffentlichen
Rechtserrichtetistoderverwaltetwird,odervoneiner
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masse im Sinne des $ 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körper-
schaftsteuergesetzesgegebenwerden. Vorausset-
zung für die Steuerfreiheit ist, daß
a) die Stipendieneinen für die Erfüllungder For-

schungsaufgabeoderfürdie Bestreitungdes Le-
bensunterhaltsunddieDeckungdesAusbildungs-
bedarfs erforderlichenBetrag nicht übersteigen
und nachden von demGeber erlassenenRicht-
linienvergebenwerden,

b) der Empfängerim Zusammenhangmitdem Sti-
pendiumnichtzu einerbestimmtenwissenschaft-
lichenoder künstlerischenGegenleistungoderzu
einerArbeitnehmertätigkeitverpflichtetist,

c\ bei Stipendienzur Förderungder wissenschaft-
lichenoderkünstlerischenFortbildungimZeitpunkt
dererstmaligenGewährungeinessolchenStipen-
diums der Abschluß der Berufsausbildungdes
Empfängersnicht längerals zehn Jahre zurück-
liegt;

(weggefallen);
Bergmannsprämiennach dem Gesetz über Berg-
mannsprämien;
Leistungennach8 14aAbs.4und&14bdesArbeits-
platzschutzgesetzes;
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz,
soweit sie nicht nach dessen& 15 Abs. 1 Satz 2
steuerpflichtigsind;
laufendeZuwendungeneinesfrüherenalliiertenBe-
satzungssoldatenan seine im Geltungsbereich.des
GrundgesetzesansässigeEhefrau,soweitsieaufdie-
se Zuwendungenangewiesenist;
die Beträge,die der ArbeitnehmervomArbeitgeber
erhält,umsie fürihnauszugeben(durchlaufendeGel-
der),unddieBeträge,durchdieAuslagendesArbeit-
nehmersfür den Arbeitgeberersetztwerden(Ausla-
genersatz);
Trinkgelder,diedemArbeitnehmervonDrittengezahlt
werden, ohne daß ein Rechtsanspruch darauf besteht,
soweitsie1 200DeutscheMarkimKalenderjahrnicht
übersteigen;
besondereZuwendungendes Arbeitgebersan den
Arbeitnehmernach.nähererMaßgabeeiner Rechts-
verordnung,soweites aussozialenGründenoderzur
Vereinfachungdes Besteuerungsverfahrensgeboten
erscheint,dieZuwendungenganzoderteilweisesteu-
erfrei zu belassen;
Zinsenaus PfandbriefenundKommunalobligationen,
die von der LandesbankundGirozentraleSaar vor
dem 6. Juli 1959 ausgegeben worden sind. $ 3a
Abs. 2 gilt entsprechend;
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54. Zinsen aus Entschädigungsansprüchen für deutsche

55.
57,

58.

59.

60.

61.

62.

gungsgesetzes für deutsche Auslandsbonds in der
im BundesgesetzblattTeil Ill, Gliederungsnummer
4139-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, soweit
sich die Entschädigungsansprüchegegenden Bund
oderdieLänderrichten.DasgleichegiltfürdieZinsen
aus Schuldverschreibungen und Schuldbuchforderun-
gen, die nach den $8 9, 10 und 14 des Gesetzes zur
näherenRegelungder Entschädigungsansprüchefür
Auslandsbondsin der im BundesgesetzblattTeil II,
Gliederungsnummer 4139-3, veröffentlichten berei-
nigtenFassungvomBundodervon den Ländernfür
Entschädigungsansprücheerteilt oder eingetragen
werden;
und56. (weggefallen);
die Beträge, die die Künstlersozialkasse zugunsten
des nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz
Versichertenaus dem Aufkommenvon Künstlerso-
zialabgabeundBundeszuschußan einenTrägerder
Sozialversicherung oder an den Versicherten zahlt;
das Wohngeldnach dem Wohngeldgesetzund die
sonstigen Leistungen zur Senkung der Miete oder
BelastungimSinnedes$ 38desWohngeldgesetzes;
Entschädigungen aus Mitteln des Ausgleichsfonds
nach.dem DrittenAbschnittdes Wertpapierbereini-
gungsschlußgesetzes in der im Bundesgesetzblatt
Teil Ill, Gliederungsnummer 4139-1-4, veröffentlichten
bereinigtenFassung,soweitsie für Zinsengeleistet
werden, die nach 8 3 a steuerfrei sind;
Leistungen aus öffentlichen Mitteln an Arbeitnehmer
des Steinkohlen-, Pechkohlen- und Erzbergbaues,
des Braunkohlentiefbauesund der Eisen- und Stahlin-
dustrieausAnlaßvonStillegungs-,Einschränkungs-,
Umstellungs- oder Rationalisierungsmaßnahmen;
Leistungen nach 84 Nr. 2, 8 7 Abs. 3, 88 9, 10 Abs. 1,
88 13, 15 des Entwicklungshelfer-Gesetzes;
AusgabendesArbeitgebersfürdieZukunftssicherung
desArbeitnehmers,soweitsie aufGrundgesetzlicher
Verpflichtunggeleistetwerden;ist der Krankenversi-
cherungsbeitrageines krankenversicherungspflichti-
genArbeitnehmerszueinerErsatzkassehöheralsder
Beitragzur gesetzlichenKrankenkasse,so ist der
Beitragsteildes Arbeitgebersbis zur Hälftedes Ge-
samtbeitragszurKrankenversicherungbeiderErsatz-
kassesteuerfrei.DenAusgabendes Arbeitgebersfür
die Zukunftssicherung,die auf Grund gesetzlicher
Verpflichtunggeleistetwerden,werdengleichgestellt
Zuschüssedes Arbeitgeberszu den Aufwendungen
des Arbeitnehmers
a) für eine Lebensversicherung,
b) für die freiwilligeWeiterversicherungin einerge-

setzlichenRentenversicherung,
c) für eine öffentlich-rechtlicheVersicherungs-oder

VersorgungseinrichtungseinerBerufsgruppe,
wennderArbeitnehmervonder Versicherungspflicht
in der gesetzlichenRentenversicherungbefreitwor-
denist.DieZuschüssesindnurinsoweitsteuerfrei,als
sie insgesamtbei Befreiungvon der Versicherungs-
pflichtin der gesetzlichenRentenversicherungder
Angestelltendie Hälfteund bei Befreiungvon der
Versicherungspflichtin der knappschaftlichen Renten-

versicherungzwei Drittelder Gesamtaufwendungen
desArbeitnehmersnichtübersteigenundnichthöher
sindalsderBetrag,deralsArbeitgeberanteilbeiVer-
sicherungspflichtindergesetzlichenRentenversiche-
rungder Angestelltenoder in der knappschaftlichen
Rentenversicherungzu zahlen wäre. Die Sätze 2 und
3 geltensinngemäßfürBeiträgedes Arbeitgeberszu
einer Pensionskasse, wenn der Arbeitnehmer bei die-
semArbeitgebernichtimInlandbeschäftigtistundder
Arbeitgeber keine Beiträge zur gesetzlichen Renten-
versicherungim Inlandleistet;BeiträgedesArbeitge-
berszu einerRentenversicherungaufGrundgesetz-
licher Verpflichtung sind anzurechnen; |
Einkünfteder in 8 49 bezeichnetenArt, wenn sie in der
Deutschen Demokratischen Republik oder in Berlin
(Ost)bezogenwordensind;
bei Arbeitnehmern,die nach $ 1 Abs. 2 oder 3 unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtigsind, die Bezüge
insoweit, als sie den Arbeitslohn, der bei einer gleich-
wertigen Tätigkeit am Ort der zählenden öffentlichen
Kasse dem Arbeitnehmer zustehen würde, überstei-
gen;beianderenfüreinenbegrenztenZeitrauminein
Gebiet außerhalb des Inlands entsandten Arbeitneh-
mern,die dort einenWohnsitzoder ihrengewöhn-
lichenAufenthalt haben, der ihnen von einem inländi-
schen Arbeitgeber gewährte Kaufkraftausgleich, so-
weit er den für vergleichbare Auslandsdienstbezüge
nach $ 54 des Bundesbesoldungsgesetzeszulässi-
gen Betrag nicht übersteigt;
Beiträge des Trägers der Insolvenzsicherung (8 14
des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Al-
tersversorgung in der im Bundesgesetzblatt Teil Ill,
Gliederungsnummer 800-22, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom
20.Februar1986,BGBI.| S.297) zugunsteneines
VersorgungsberechtigtenundseinerHinterbliebenen
an eine Pensionskasseoder ein Unternehmender
Lebensversicherungzur Ablösungvon Verpflichtun-
gen,diederTrägerder InsolvenzsicherungimSiche-
rungsfallgegenüberdem Versorgungsberechtigten
und seinenHinterbliebenenhat.Die Leistungender
Pensionskasseoderdes Unternehmensder Lebens-
versicherungauf Grund der Beiträgenach Satz 1
gehörenzu den Einkünften,zu denen die Versor-
gungsleistungengehörenwürden,die ohne Eintritt
desSicherungsfallszuerbringenwären.Soweitsiezu
denEinkünftenausnichtselbständigerArbeitimSinne
des$ 19gehören,istvon ihnenLohnsteuereinzube-
halten.Für die Erhebungder Lohnsteuergeltendie
Pensionskasseoder das Unternehmender Lebens-
versicherungals Arbeitgeberundder Leistungsemp-
fänger als Arbeitnehmer;
ErhöhungendesBetriebsvermögens,diedadurchent-
stehen,daßSchuldenzumZweckderSanierungganz
oder teilweise erlassen werden;
das Erziehungsgeldnach dem Bundeserziehungs-
geldgesetz und vergleichbareLeistungen der Länder;
Zinsersparnissebeieinemunverzinslichenoderzins-
verbilligtenArbeitgeberdarlehensowie Zinszuschüsse
des Arbeitgebers,wenndie Darlehenmitder Errich-
tungoderdemErwerbeinereigengenutztenWohnung
in einem im Inland belegenen Gebäude zusammen-
hängen,soweitdieZinsersparnisseundZinszuschüs-
se insgesamt2000 DeutscheMarkim Kalenderjahr
nicht übersteigen. Zinsersparnisse sind anzunehmen,



soweit der Zinssatz für das Darlehen 4 vom Hundert
unterschreitet. Den Zinszuschüssen stehen die aus
einer öffentlichenKasse gezahltenAufwendungszu-
schüsse gleich.

83a
SteuerbefreiungbestimmterZinsen

(1) Steuerfreisind
1. Zinsen aus im Geltungsbereichdes Grundgesetzes

oderin Berlin(West)ausgegebenenPfandbriefenund
Kommunalschuldverschreibungen, wenn die Erlöse
ausdiesenWertpapierenmindestenszu 90 vomHun-
dert zur Finanzierungdes sozialenWohnungsbaues
und der durch ihn bedingtenKosten der Aufschlie-
Bungsmaßnahmenund Gemeinschaftseinrichtungen
bestimmtsind;

2. Zinsen aus
a) festverzinslichenSchuldverschreibungendes Bun-

des undaus Schatzanweisungendes Bundesmit
einer Laufzeit von mindestens drei Jahren,

b) festverzinslichenSchuldverschreibungender Län-
der und aus Schatzanweisungender Ländermit
einer Laufzeitvon mindestensdrei Jahren, wenn
derAusschußfürKapitalverkehr($6 des Gesetzes
überdenKapitalverkehrvom2. September1949-
Gesetzblattder Verwaltungdes VereinigtenWirt-
schaftsgebietesS. 305) festgestellthat, daß die
vorgesehenenAusgabebedingungendas Kurs-und
Zinsgefügeam Kapitalmarktnichtstören;

3. Zinsen aus vor dem 1. April 1952- in Berlin (West) vor
dem27.Juni 1952- imGeltungsbereichdesGrundge-
setzesoderinBerlin(West)ausgegebenenfestverzins-
lichenWertpapieren(ausgenommenNamenschuldver-
schreibungen)undausfestverzinslichenWertpapieren,
die in der Zeit nachdem31. März 1952- in Berlin
(West)nachdem26.Juni 1952—biszum17.Dezem-
ber1952imGeltungsbereichdesGrundgesetzesoder
in Berlin (West)ausgegebenund nach dem Gesetz
über den Kapitalverkehrvom 2. September 1949
(Gesetzblattder Verwaltungdes VereinigtenWirt-
schaftsgebietesS. 305)genehmigtwordensind. Die
SteuerfreiheitbeziehtsichauchaufZinsenausvordem
21.Juni 1948- inBerlin(West)vordem25.Juni 1948-
außerhalbdes Geltungsbereichsdes Grundgesetzes
undvonBerlin(West)ausgegebenenfestverzinslichen
Wertpapieren
a) von Geldinstituten, die nach $ 3 der 35. Durchfüh-

rungsverordnungzumUmstellungsgesetz(Öffentli-
cherAnzeigerNr.83vom13.September1949)bis
zum 17. Dezember1952als verlagertanerkannt
wordensindodervordem21.Juni 1948ihrenSitzin
den Geltungsbereichdes Grundgesetzesoder vor
dem 25. Juni 1948 nach Berlin (West) verlegt
haben,

b) von anderen Unternehmen, die ihren Sitz in den
Geltungsbereichdes Grundgesetzesoder nach
Berlin(West)verlegthabenundaufderenEmissio-
nen&1desGesetzeszur BereinigungdesWertpa-
pierwesens(Wertpapierbereinigungsgesetz)in der
im BundesgesetzblattTeil Ill, Gliederungsnummer
4139-1,veröffentlichtenbereinigtenFassung,geän-
dert durch Gesetz vom 2. März 1974 (BGBl. I
S. 469), — in Berlin (West) $ 1 des Gesetzes zur
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BereinigungdesWertpapierwesens(Wertpapierbe-
reinigungsgesetz) vom 26. September 1949 (Ver-
ordnungsblattfürGroß-BerlinTeil | S. 346)—anzu-
wendenist.

DieSteuerfreiheitgiltnichtfürZinsenaus Industrieobli-
gationen,die nachdem20. Juni 1948—im Saarland
nach dem 19. November1947und in Berlin (West)
nach dem 24. Juni 1948 —ausgegeben worden sind,
undnichtfürZinsenausWandelanleihenundGewinn-
obligationen. Sie gilt jedoch für Zinsen aus vor dem
1. Januar 1952 ausgegebenen Industrieobligationen
(ausgenommen Wandelanleihen und Gewinnobligatio-
nen), soweit und nachdem der Zinssatz auf 5,5 vom
Hundert ermäßigt worden ist;

4. Zinsen aus nach dem 31. März 1952- in Berlin (West)
nach dem 26. Juni 1952— im Geltungsbereichdes
Grundgesetzes oder in Berlin (West) ausgegebenen
festverzinslichen Wertpapieren, wenn der Verwen-
dungszweckdes Erlöses nach Anhörungdes Aus-
schusses für Kapitalverkehr($ 6 des Gesetzesüber
denKapitalverkehrvom2. September1949—Gesetz-
blattderVerwaltungdesVereinigtenWirtschaftsgebie-
tes S. 305) durch Rechtsverordnungals besonders
förderungswürdiganerkanntwordenist.EineAnerken-
nungdarf nur erfolgen,wenn eineAusgabefür den
vorgesehenenVerwendungszweckzu den üblichen
Bedingungenam Kapitalmarktnichtmöglichist und
wennderKapitalverkehrsausschußfestgestellthat,daß
durchdieAusgabedasKurs-undZinsgefügeamKapi-
talmarktnichtgestörtwird.
(2)EineAnleihegiltimSinnedesAbsatzes1alsausge-

geben,wennmindestenseinWertpapierder Anleihever-
äußertwordenist.

(3) Die Steuerfreiheitder Zinsenaus den in Absatz 1
bezeichnetenAnleihenwirddurcheineÄnderungdesAus-
gabekurses der Anleihe nichtberührt,wenn der Bundesmi-
nisterfürWirtschaftimEinvernehmenmitdemBundesmi-
nisterder FinanzendieÄnderunggenehmigthat.

(4)DieVorschriftendesAbsatzes1Nr.1,2 und4gelten
für Zinsen aus Anleihen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1,2
und4, die vor dem1. Januar 1955ausgegebenworden
sind. -

83b
SteuerfreiheitbestimmterZuschläge

zum Arbeitslohn

(1)GesetzlicheodertarifvertraglicheZuschläge,die für
tatsächlichgeleisteteSonntags-,Feiertags-oderNachtar-
beitnebendemGrundlohngezahltwerden,sindsteuerfrei.
Die Zuschlägemüssenin einemGesetz oder in einem
Tarifvertragdem Grundeundder Höhenach festgelegt:
sein. An den Tarifvertrag müssen der Arbeitnehmer und
sein Arbeitgeber gebunden sein, oder das Arbeitsverhält-
nismußdemTarifvertragunterstelltwordensein.Weichen
die gezahltenZuschlägevondengesetzlichenodertarif-
vertraglichenZuschlägenab, so sindsie insoweitsteuer-
frei,alssiesichimRahmendesGesetzesoderTarifvertra-
ges halten. °
(2) Zuschläge, die in anderen Fällen für tatsächtich

geleistete Sonntags-, Feierrags- und Nachtarbeit neben
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demGrundiohngezahltwerden,sindsteuerfrei,soweitsie
1. für Sonntagsarbeit 50 vom Hundert,
2. vorbehaltlich der Nummer 3 für Arbeiten an geseitzli-

chen Feiertagen,auchwenndieseaufeinenSonntag
fallen, 125 vom Hundert,

3. für Arbeiten an den Weihnachtsfeiertagen und am
1. Mai 150 vom Hundert,

4. für gelegentlicheNachtarbeit30 vomHundertundfür
regelmäßige Nachtarbeit 15 vom Hundert

des Grundlohns nicht übersteigen.

(3) Für die Anwendungcer Absätze1 und 2 gilt fol-
gendes:
1. Als Grundlohn gilt, was dem Arbeitnehmer bei der für

ihn maßgebendenregelmäßigenArbeitszeitin dem
jeweiligenLohnzahlungszeitrauman laufendenGeld-
undlaufendenSachbezügenzusteht.DieserBetragist
auf einenStundenlohnumzurechnen.

2. Sonntagsarbeitund Feiertagsarbeitim Sinne des
Absatzes2 Nr.1bis3 istdieArbeitinderZeitvonOUhr
bis24UhrdesjeweiligenTages.WelcheTagegesetzli-
che Feiertage sind, bestimmendie am Ort der Arbeits-
stättegeltendenVorschriften.

3. Nachtarbeit imSinne des Absatzes 2 Nr.4 ist die Arbeit
in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr.

8 3cC
AnteiligeAbzüge

SoweitAusgabenmitsteuerfreienEinnahmenin unmit-
telbaremwirtschaftliichemZusammenhangstehen,dürfen
sie nicht als Betriebsausgabenoder Werbungskosten
abgezogenwerden.

3. Gewinn

84
Gewinnbegriffim allgemeinen

(1) Gewinn ist der Unterschiedsbetragzwischendem
Betriebsvermögenam Schlußdes Wirtschaftsjahrsund
demBetriebsvermögenamSchlußdesvorangegangenen
Wirtschaftsjahrs, vermehrt um den Wert der Entnahmen
und vermindertum denWertder Einlagen.Entnahmen
sindalleWirtschaftsgüter(Barentnahmen,Waren,Erzeug-
nisse,NutzungenundLeistungen),diederSteuerpflichtige
dem Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder für andere
betriebsfremdeZweckeimLaufedesWirtschaftsjahrsent-
nommenhat.Ein Wirtschaftsgutwird nichtdadurchent-
nommen,daß der Steuerpflichtigezur Gewinnermittlung
nachAbsatz3 odernach$ 13a übergeht.EineAnderung
“der NutzungeinesWirtschaftsguts,die beiGewinnermitt-
lung nach Satz 1 keine Entnahmeist, ist auch bei Gewinn-
ermittlungnach Absatz3 oder nach $ 13a keine Ent-
nahme.EinlagensindalleWirtschaftsgüter(Bareinzahlun-
gen undsonstigeWirtschaftsgüter),die der Steuerpflich-
tigedemBetriebimLaufedesWirtschaftsjahrszugeführt
hat.Bei derErmittlungdesGewinnssinddieVorschriften
überdieBetriebsausgaben,überdieBewertungundüber
die AbsetzungfürAbnutzungoderSubstanzverringerung
zu befolgen.

(2) Der Steuerpflichtige darf die Vermögensübersicht
(Bilanz) auch nach ihrer Einreichungbeim Finanzamt
ändern, soweit sie den Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführungunter Befolgungder Vorschriftendieses
Gesetzesnichtentspricht.Darüberhinausist eineÄnde-
rungderVermögensübersicht(Bilanz)nurmitZustimmung
des Finanzamts zulässig.

(3) Steuerpflichtige, die nicht auf Grund gesetzlicher
Vorschriftenverpflichtetsind,Bücherzu führenundregel-
mäßigAbschlüssezumachen,unddieauchkeineBücher
führenundkeineAbschlüssemachen,könnenalsGewinn
denÜberschußderBetriebseinnahmenüberdieBetriebs-
ausgabenansetzen.HierbeischeidenBetriebseinnahmen
undBetriebsausgabenaus,die imNamenundfür Rech-
nungeinesanderenvereinnahmtundverausgabt.werden
(durchlaufendePosten).DieVorschriftenüberdieAbset-
zung für Abnutzungoder Substanzverringerungsind zu
befolgen.Die Anschaffungs-oderHerstellungskosten.für.
nichtabnutzbareWirtschaftsgüterdes Anlagevermögens
sind erst imZeitpunktder Veräußerungoder Entnahme
dieserWirtschaftsgüterals Betriebsausgabenzu berück-
sichtigen.Die nicht abnutzbarenWirtschaftsgüterdes
Anlagevermögenssind unter Angabe des Tages der
AnschaffungoderHerstellungundderAnschaffungs-oder
Herstellungskostenoderdes an derenStellegetretenen
Werts in besondere, laufend zu führende Verzeichnisse
aufzunehmen.
(4)BetriebsausgabensinddieAufwendungen,diedurch

den Betriebveranlaßtsind.
(5)DiefolgendenBetriebsausgabendürfendenGewinn

nichtmindern:
1. Aufwendungen für Geschenke an Personen, die nicht

Arbeitnehmerdes Steuerpflichtigensind. Satz 1 gilt
nicht,wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
der demEmpfängerimWirtschaftsjahrzugewendeten
Gegenständeinsgesamt50DeutscheMarknichtüber-
steigen;

2. Aufwendungenfür die Bewirtungvon Personen,die
nichtArbeitnehmerdes Steuerpflichtigensind, soweit
sie nach der: allgemeinenVerkehrsauffassungals
unangemessenanzusehensindodersoweitihreHöhe
undihrebetrieblicheVeranlassungnichtnachgewiesen
sind. ZumNachweisder Höheundder betrieblichen
VeranlassungderAufwendungenhatderSteuerpflich-
tigeaufeinemamtlichvorgeschriebenenVordruckdie
folgendenAngabenzumachen:OrtundTagderBewir-
tung, bewirtetePersonen,Anlaß der Bewirtungund
Höhe der Aufwendungen; hat die Bewirtung in einer
Gaststättestattgefunden,so ist dem Vordruckdie
Rechnungüberdie Bewirtung,die vom Inhaberder
Gaststätte unterschriebensein muß, beizufügen;

3. AufwendungenfürEinrichtungendesSteuerpflichtigen,
soweitsiederBewirtung,BeherbergungoderUnterhal-
tung von Personen, die nichtArbeitnehmerdes Steuer-
pflichtigensind,dienen(Gästehäuser)undsichaußer-
halbdesOrtseinesBetriebsdes Steuerpflichtigenbe-
finden;

4. AufwendungenfürJagd oderFischerei,für Segeljach-
tenoderMotorjachtensowiefürähnlicheZweckeund
fürdie hiermitzusammenhängendenBewirtungen;

5. Mehraufwendungenfür Verpflegung,soweit sie die
durch Rechtsverordnungder Bundesregierungmit



Zustimmungdes BundesratesbestimmtenHöchstbe-
träge übersteigen;diese Höchstbeträgedürfen 140
vom Hundertder pauschalenTagegeldbeträgedes
Bundesreisekostengesetzesnichtübersteigen;

6. Aufwendungen für Fahrten des Steuerpflichtigen zwi-
schenWohnungund Betriebsstätteund für Familien-
heimfahrten,soweit sie die sich in entsprechender
Anwendungvon & 9 Abs. 1 Nr. 4 und 5 undAbs. 2
ergebendenBeträgeübersteigen;

7. andere als die in den Nummern 1 bis 6 bezeichneten
Aufwendungen,die die Lebensführungdes Steuer-
pflichtigenoder anderer Personen berühren, soweit sie
nachallgemeinerVerkehrsauffassungals unangemes-
sen anzusehen sind;

8. voneinemGerichtodereinerBehördeimGeltungsbe-
reichdieses Gesetzesoder von Organender Euro-
päischen Gemeinschaften festgesetzte Geldbußen,
OrdnungsgelderundVerwarnungsgelder.Dasselbegilt
fürLeistungenzurErfüllungvonAuflagenoderWeisun-
gen,die in einemberufsgerichtlichenVerfahrenerteilt
werden,soweitdie Auflagenoder Weisungennicht
lediglichder Wiedergutmachungdes durch die Tat
verursachtenSchadensdienen.Die Rückzahlungvon
AusgabenimSinnederSätze1und2 darfdenGewinn
nichterhöhen;

9. Ausgleichszahlungen,die in den Fällender88 14, 17
und 18des Körperschaftsteuergesetzesan außenste-
hendeAnteilseignergeleistetwerden.

DasAbzugsverbotgiltnicht,soweitdie indenNummern2
bis4bezeichnetenZweckeGegenstandeinermitGewinn-
absichtausgeübtenBetätigungdes Steuerpflichtigensind.
& 12 Nr. 1 bleibt unberührt.
(6) Aufwendungenzur Förderung staatspolitischer

Zwecke(8 10b Abs. 2) sindkeineBetriebsausgaben.
(7)AufwendungenimSinnedesAbsatzes5 Nr. 1 bis5

und 7 sind einzeln und getrenntvon den sonstigen
Betriebsausgabenaufzuzeichnen.SoweitdieseAufwen-
dungennichtbereitsnach Absatz 5 vomAbzug ausge-
schlossensind,dürfensie bei der Gewinnermittlungnur
berücksichtigtwerden,wennsie nach Satz1 besonders
aufgezeichnetsind.

84a
Gewinnermittlungszeitraum,Wirtschaftsjahr

(1)Bei Land-undForstwirtenundbeiGewerbetreiben-
denistderGewinnnachdemWirtschaftsjahrzuermitteln.
Wirtschaftsjahrist
1. bei Land-undForstwirtenderZeitraumvom1.Juli bis

zum 30. Juni. DurchRechtsverordnungkannfür ein-
zelneGruppenvonLand-undForstwirteneinanderer
Zeitraum bestimmtwerden, wenn das aus wirtschaft-
lichen Gründen erforderlich ist;

2. bei Gewerbetreibenden, deren Firma im Handelsregi-
stereingetragenist,derZeitraum,fürdensie regelmä-
Big Abschlüssemachen.Die Umstellungdes Wirt-
schaftsjahrsauf einenvom Kalenderjahrabweichen-
den Zeitraum ist steuerlich nur wirksam, wenn sie im
EinvernehmenmitdemFinanzamtvorgenommenwird;

3. bei anderen Gewerbetreibendendas Kalenderjahr.
Sind sie gleichzeitigbuchführendeLand- und Forst-
wirte, so können sie mit Zustimmung des Finanzamts
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den nachNummer1maßgebendenZeitraumalsWir-
schaftsjahr für den Gewerbebetrieb bestimmen, wenn
sie für den GewerbebetriebBücher führen und für
diesenZeitraumregelmäßigAbschlüssemachen.

(2) Bei Land-undForstwirtenundbeiGewerbetreiben-
den, deren Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr abweicht, ist
der Gewinn aus Land- und Forstwirtschaftoder aus
Gewerbebetriebbei der Ermittlungdes Einkommensin
folgenderWeisezu berücksichtigen:
1. Bei Land- und Forstwirtenist der Gewinn des Wirt-

schaftsjahrsauf das Kalenderjahr,in dem das Wirnt-
schaftsjahr beginnt, und auf das Kalenderjahr, in dem
das Wirtschaftsjahrendet,entsprechenddem zeitli-
chenAnteilaufzuteilen.BeiderAufteilungsindVeräu-
Berungsgewinne im Sinne des $ 14 auszuscheiden und
dem Gewinn des Kalenderjahrs hinzuzurechnen, in
dem sie entstanden sind;

2. bei Gewerbetreibendengilt der Gewinn des Wirn-
schaftsjahrsals in demKalenderjahrbezogen,in dem
dasWirtschaftsiahrendet.

$4b
Direktversicherung

Der Versicherungsanspruch aus einer Direktversiche-
rung,die von einemSteuerpflichtigenaus betrieblichem
Anlaßabgeschlossenwird,istdemBetriebsvermögendes
Steuerpflichtigennicht zuzurechnen,soweit am Schluß
desWirtschaftsjahrshinsichtlichderLeistungendesVersi-
cherersdie Person,aufderenLebendie Lebensversiche-
rungabgeschlossenist,oderihreHinterbliebenenbezugs-
berechtigtsind.Das gilt auch,wennder Steuerpflichtige
dieAnsprücheaus demVersicherungsvertragabgetreten
oderbeliehenhat,soferner sichder bezugsberechtigten
Person gegenüber schriftlich verpflichtet, sie bei Eintritt
desVersicherungsfallsso zu stellen,als obdieAbtretung
oderBeleihungnichterfolgtwäre.

$4c
Zuwendungenan Pensionskassen

(1) Zuwendungenan eine Pensionskassedürfenvon
demUnternehmen,dasdieZuwendungenleistet(Träger-
unternehmen),als Betriebsausgabenabgezogenweruen,
soweitsieaufeinerinderSatzungoderimGeschäftsplan
derKassefestgelegtenVerpflichtungoderaufeinerAnord-
nung der Versicherungsaufsichtsbehördeberuhenoder
der Abdeckungvon Fehlbeträgenbei der Kasse dienen.
(2)Zuwendungenim Sinnedes Absatzes1 dürfenals

Betriebsausgabennicht abgezogenwerden,soweit die
LeistungenderKasse,wennsievomTrägerunternehmen
unmittelbarerbrachtwürden,bei diesemnichtbetrieblich
veranlaßtwären.

$4Ad
Zuwendungenan Unterstützungskassen

(1)Zuwendungenan eineUnterstützungskassedürfen
vondemUnternehmen,dasdieZuwendungenleistet(Trä-
gerunternehmen),als Betriebsausgabenabgezogenwer-
den,soweitsie die folgendenBeträgenichtübersteigen:
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1. beiUnterstützungskassen,die lebenslänglichlaufende
Leistungen gewähren:
a) das Deckungskapitalfür die laufendenLeistungen

nach der dem Gesetz als Anlage 3 beigefügten
Tabelle,

b) in jedem Wirtschaftsjahrfür jeden Leistungsan-
wärter,
aa) wenndieKassenurInvaliditätsversorgungoder

nur Hinterbliebenenversorgung gewährt, je-
weils 6 vom Hundert,

bb}wenndieKasseAltersversorgungmitoderoh-
ne Einschluß 'von Invaliditätsversorgung oder
Hinterbliebenenversorgung gewährt, 25 vom
Hundert

des Durchschnittsbetragsder von der Kasse im
WirtschaftsjahrgewährtenLeistungen.Hatdie Kas-
se nochkeineLeistungengewährt,so trittan die
Stelledes inSatz 1 bezeichnetenDurchschnittsbe-
tragsderdurchschnittlicheHöchstbetragderjährli-
chen Leistungen,den die Leistungsanwärter,die
amSchlußdesWirtschaftsjahrsüber60 Jahre alt
sind, oder deren Hinterbliebene erhalten können;
hat eine Unterstützungskasse keine über 60 Jahre
altenLeistungsanwärter,so tretenan ihreStelledie
über55 Jahre altenLeistungsanwärter.Leistungs-
anwärter ist jede Person, die von der Unterstüt-
zungskasseLeistungenerhaltenkann; soweitdie
Kasse Hinterbliebenenversorgung gewährt, gilt als
Leistungsanwärter die Person, deren Hinterbliebe-
ne die Hinterbliebenenversorgungerhalten können,

c) den Betragder Jahresprämie,den die Kasse an
einen Versicherer zahlt, soweit sie sich die Mittel für
ihreLeistungendurchAbschlußeinerVersicherung
verschafft;die Zuwendungen nach den Buchstaben
a undb sind in diesemFall in demVerhältniszu
vermindern,in dem die Leistungen der Kasse durch
dieVersicherunggedecktsind,

d) denBetrag,dendie Kasse einemLeistungsanwär-
tervor Eintrittdes Versorgungsfallsals Abfindung
für künftigeVersorgungsleistungengewährtoder
densieaneinenanderenVersorgungsträgerzahlt,
der eine ihr obliegendeVersorgungsverpflichtung
übernommenhat;dieserBetragvermindertsich in
den Fällendes Buchstabensc um den Anspruch
gegendieVersicherung.

Zuwendungennachden Buchstabena und b dürfen
nichtals Betriebsausgabenabgezogenwerden,wenn
dasVermögenderKasseohneBerücksichtigungkünf-
tigerKassenleistungenamSchlußdesWirtschaftsjahrs
das zulässigeKassenvermögenübersteigt.Bei der
ErmittlungdesVermögensderKasse istderGrundbe-
sitz mit dem Wert anzusetzen, mit dem er bei einer
Veranlagungder Kasse zur Vermögensteuerauf den
Veranlagungszeitpunktanzusetzen wäre, der auf den
SchlußdesWirtschaftsjahrsfolgt;das übrigeVermö-
gen istmitdemgemeinenWertam Schlußdes Wirt-
schaftsjahrszubewerten.ZulässigesKassenvermögen
ist die Summeaus demDeckungskapitalfür alle am
Schluß des Wirtschaftsjahrs laufenden Leistungen
nachderdemGesetzalsAnlage3 beigefügtenTabelle
und demAchtfachender nach Buchstabe b abzugsfähi-
genZuwendungen;soweitsichdieKassedieMittelfür
ihre Leistungendurch Abschluß einer Versicherung
verschafft, trittan die Stelle des Achtfachen der nach

Buchstabeb zulässigenZuwendungender Anspruch
gegen die Versicherung.Gewährt eine Unterstützungs-
kasse an Stelle von lebenslänglich laufenden Leistun-
gen eine einmalige Kapitalleistung, so gelten 10 vom
Hundert der Kapitalleistung als Jahresbetrag einer
lebenslänglichlaufendenLeistung;

2. bei Kassen, die keine lebenslänglich laufenden Leistun-
gengewähren,fürjedesWirtschaftsjahr0,2vomHun-
dertder Lohn- und Gehaltssummedes Trägerunter-
nehmens, mindestens.jedoch den Betrag der von der
KasseineinemWirtschaftsjahrerbrachtenLeistungen,
soweitdieserBetraghöherist als die in denvorange-
gangenen fünf Wirtschaftsjahrenvorgenommenen
Zuwendungen abzüglich der in dem gleichen Zeitraum
erbrachtenLeistungen.Diese Zuwendungendürfen
nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn
das VermögenderKasseamSchlußdesWirtschafts-
jahrs 1 vomHundertder durchschnittlichenjährlichen
Lohn-undGehaltssummeder letztendreiWirtschafts-
jahredes Trägerunternehmensübersteigt(zulässiges
Kassenvermögen); für die Bewertung des Vermögens
derKassegiltNummer1Satz5 entsprechend.Beider
BerechnungderLohn-undGehaltssummedesTräger-
unternehmenssind Löhne und Gehälter von Personen,
die von der Kasse keine nicht lebenslänglich laufenden
Leistungen erhalten können, auszuscheiden.

Gewährteine Kasse lebenslänglichlaufendeund nicht
lebenslänglich laufende Leistungen, so gelten die Num-
mern 1 und 2 nebeneinander. Leistet ein Trägerunterneh-
men Zuwendungen an mehrere Unterstützungskassen, so
sinddieseKassenbeiderAnwendungderNummern1und
2 als Einheitzu behandeln.
(2)Zuwendungenim Sinne des Absatzes1 sind von

dem Trägerunternehmenin dem Wirtschaftsjahrals
Betriebsausgabenabzuziehen,in demsie geleistetwer-
den.Zuwendungen,die innerhalbeinesMonatsnachAuf-
stellungoderFeststellungderBilanzdesTrägerunterneh-
mensfürdenSchlußeinesWirtschaftsjahrsgeleistetwer-
den, können von dem Trägerunternehmen noch für das
abgelaufeneWirtschaftsjahrdurch eine Rückstellung
gewinnminderndberücksichtigtwerden.Übersteigendiein
einemWirtschaftsjahrgeleistetenZuwendungendie nach
Absatz1 abzugsfähigenBeträge,so könnendieüberstei-
gendenBeträgeimWegederRechnungsabgrenzungauf
die folgendendrei Wirtschaftsjahrevorgetragenund im
Rahmender für diese Wirtschaftsjahreabzugsfähigen
Beträgeals Betriebsausgabenbehandeltwerden.
(3)ZuwendungenimSinnedes Absatzes1 dürfenals

Betriebsausgabennichtabgezogenwerden,soweit die
LeistungenderKasse,wennsievomTrägerunternehmen
unmittelbarerbracht würden, bei diesem nicht betrieblich
veranlaßt wären.

85
Gewinn bei Vollkaufleuten

und bei bestimmtenanderenGewerbetreibenden
(1)BeiGewerbetreibenden,dieaufGrundgesetzlicher

Vorschriften verpflichtetsind, Bücher zu führen und regel-
mäßigAbschlüssezu machen,oderdieohneeinesolche
VerpflichtungBücherführenund regelmäßigAbschlüsse
machen,ist für den Schluß des Wirtschaftsjahrsdas
Betriebsvermögen anzusetzen (8 4 Abs. 1 Satz 1), das



nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßi-
ger Buchführung auszuweisen ist.

(2) Für immaterielleWirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gensisteinAktivpostennuranzusetzen,wennsieentgelt-
lich erworben wurden.

(3) Rückstellungen wegen Verletzung fremder Patent-,
Urheber-oderähnlicherSchutzrechtedürfenerstgebildet
werden, wenn
1. derRechtsinhaberAnsprüchewegenderRechtsverlet-

zunggeltendgemachthatoder
2. miteiner Inanspruchnahmewegender Rechtsverlet-

zungernsthaftzu rechnenist.
Eine nach Satz 1 Nr. 2 gebildete Rückstellung ist späte-
stensinder Bilanzdes drittenauf ihreerstmaligeBildung
folgendenWirtschaftsjahrsgewinnerhöhendaufzulösen,
wennAnsprüchenichtgeltendgemachtwordensind.
(4) Als Rechnungsabgrenzungspostensind nur anzu-

setzen
1. aufderAktivseiteAusgabenvordemAbschlußstichtag,

soweitsie Aufwandfür einebestimmteZeitnachdie-
semTag darstellen;

2. auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschlußstich-
tag, soweit sie Ertragfür eine bestimmteZeit nach
diesem Tag darstellen.

Auf der Aktivseite sind ferner anzusetzen
1. als AufwandberücksichtigteZölleundVerbrauchsteu-

ern, soweit sie auf am Abschlußstichtag auszuwei-
sende Wirtschaftsgüterdes Vorratsvermögensent-
fallen,

2. als Aufwand berücksichtigteUmsatzsteuerauf am
AbschlußstichtagauszuweisendeAnzahlungen.
(5)DieVorschriftenüberdie Entnahmenunddie Einla-

gen, überdie Zulässigkeitder Bilanzänderung,überdie
Betriebsausgaben,über die Bewertungund über die
AbsetzungfürAbnutzungoderSubstanzverringerungsind
zu befolgen.

86
Bewertung

(1) Für die Bewertungder einzelnenWirtschaftsgüter,
die nach$ 4 Abs. 1 odernach$ 5 als Betriebsvermögen
anzusetzensind,giltdas Folgende:
1. WirtschaftsgüterdesAnlagevermögens,diederAbnut-

zung unterliegen,sind mit den Anschaffungs-oder
Herstellungskosten,vermindertum die Absetzungen
für Abnutzungnach& 7, anzusetzen.Ist der Teilwert
niedriger,so kann dieser angesetzt werden. Teilwert ist
der Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebs im
RahmendesGesamtkaufpreisesfürdaseinzelneWirt-
schaftsgutansetzenwürde;dabeiist davonauszuge-
hen, daß der Erwerber den Betrieb fortführt.Bei Wirt-
schaftsgütern,diebereitsamSchlußdes vorangegan-
genen Wirtschaftsjahrszum Anlagevermögendes
Steuerpflichtigengehörthaben,darfvorbehaltlichder
Regelungin Absatz 3 Satz 2 der Bilanzansatznicht
über den letzten Bilanzansatz hinausgehen.

2. Anderealsdie inNummer1 bezeichnetenWirtschafts-
güterdes Betriebs(GrundundBoden,Beteiligungen,
Umlaufvermögen)sind mit den Anschaffungs-oder
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Herstellungskosten anzusetzen. Statt der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskostenkann der niedrigere
Teilwert (Nummer 1 Satz 3) angesetzt werden. Bei
Wirtschaftsgütern,diebereitsamSchlußdes vorange-
gangenenWirtschaftsjahrszum Betriebsvermögen
gehört haben, kann der Steuerpflichtige in den folgen-
den Wirtschaftsjahren den Teilwert auch dann anset-
zen, wenn er höher ist als der letzte Bilanzansatz; es
dürfenjedochhöchstensdieAnschaffungs-oderHer-
stellungskostenangesetztwerden.Bei land-undforst-
wirtschaftlichenBetriebenist auch der Ansatz des
höherenTeilwertszulässig,wenndas den Grundsät-
zenordnungsmäßigerBuchführungentspricht.

der Vorschriften der Nummer 2 anzusetzen.
Entnahmendes Steuerpflichtigenfür sich, für seinen
Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke sind
mitdemTeilwertanzusetzen.Wirdein Wirtschaftsgut
im unmittelbarenAnschluß an seine Entnahme
a) einernach$ 5Abs. 1Nr.9 desKörperschaftsteuer-

gesetzesvonder KörperschaftsteuerbefreitenKör-
perschaft,Personenvereinigungoder Vermögens-
masse, die ausschließlich und unmittelbar der För-
derung wissenschaftlicher Zwecke oder der Förde-
rung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung dient,
oder

b) einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffent-
lichenRechts, die ausschließlichund unmittelbar
der FörderungwissenschaftlicherZweckeoderder
Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung
dient,

unentgeltlichüberlassen,so kanndie Entnahmemit
demBuchwertangesetztwerden.Satz 2 giltnichtfür
die Entnahmevon Nutzungenund Leistungen.
EinlagensindmitdemTeilwertfür den Zeitpunktder
Zuführunganzusetzen;sie sindjedochhöchstensmit
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzuset-
zen,wenndas zugeführteWirtschaftsgut
a) innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Zeitpunkt

derZuführungangeschafftoderhergestelltworden
ist oder

b) ein Anteilan einerKapitalgesellschaftist und der
Steuerpflichtigean der Gesellschaftim Sinne des
8 17 Abs. 1 beteiligtist; $ 17 Abs. 2 Satz 2 gilt
entsprechend.

Istdie EinlageeinabnutzbaresWirtschaftsgut,so sind
dieAnschaffungs-oderHerstellungskostenumAbset-
zungen für Abnutzung zu kürzen, die auf den Zeitraum
zwischender AnschaffungoderHerstellungdes Wirt-
schaftsgutsund der Einlageentfallen.ist die Einlage
einWirtschaftsgut,das vor der Zuführungaus einem
Betriebsvermögendes Steuerpflichtigenentnommen
worden ist, so trittan die Stelle der Anschaffungs- oder
Herstellungskostender Wert,mitdem die Entnahme
angesetztwordenist,undandieStelledes Zeitpunkts
der Anschaffung oder Herstellung der Zeitpunkt der
Entnahme.
Bei Eröffnungeines Betriebsist Nummer5 entspre-
chendanzuwenden.

schaftsgüter mit dem Teilwert, höchstens jedoch mit
den Anschaffungs-oder erstellungskosten anzu-
setzen.
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(2)Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der
nachAbsatz1Nr.5 oder6 anderenStelletretendeWert
vonabnutzbarenbeweglichenWirtschaftsgüterndesAnla-
gevermögens,dieeinerselbständigenNutzungfähigsind,
könnenim Wirtschaftsjahrder Anschaffung,Herstellung
oderEinlagedesWirtschaftsgutsoderder Eröffnungdes
Betriebs in voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt
werden, wenndie Anschaffungs- oder Herstellungskosten,
vermindert um einen darin enthaltenen Vorsieuerbetrag
(89b Abs. 1), oderder nachAbsatz1 Nr. 5 oder 6 an
derenStelletretendeWertfürdaseinzelneWirtschaftsgut
800DeutscheMarknichtübersteigen.Ein Wirtschaftsgut
isteinerselbständigenNutzungnichtfähig,wennes nach
seiner betrieblichenZweckbestimmungnur zusammen mit
anderenWirtschaftsgüterndesAnlagevermögensgenutzt
werden kann und die in den Nutzungszusammenhang
eingefügtenWirtschaftsgütertechnischaufeinanderabge-
stimmtsind.Das giltauch,wenndas Wirtschaftsgutaus
dem betrieblichenNutzungszusammenhang gelöst und in
einenanderenbetrieblichenNutzungszusammenhangein-
gefügt werden kann. Satz 1 ist nur bei Wirtschaftsgütern

fung,HerstellungoderEinlagedes Wirtschaftsgutsoder
der Eröffnungdes Betriebsundder Anschaffungs-oder
HerstellungskostenoderdesnachAbsatz1Nr.5oder6 an
deren Stelle tretenden Werts in einem besonderen, lau-
fendzu führendenVerzeichnisaufgeführtsind.Das Ver-
zeichnis brauchtnichtgeführtzu werden,wenn diese
Angaben aus der Buchführung ersichtlich sind.

(8) Voraussetzungfür die Inanspruchnahmeerhöhter
Absetzungen, Sonderabschreibungen, Abschreibungen
nachAbsatz2 unddes Abzugsnach$ 6b Abs. 1 oder
Abs.3Satz2beiWirtschaftsgüterndesAnlagevermögens
sowie des Ansatzes der nach $ 51 Abs. 1 Nr. 2 Buch-
stabem oder Buchstabez zulässigenWerte bei Wirt-
schaftsgüterndes Umlaufvermögensist, daß die Wirt-
schaftsgüterin der handelsrechtlichenJahresbilanz mit
den sichdanachergebendenniedrigerenWertenausge-
wiesenwerden.SoweitineinemfolgendenWirtschaftsjahr
beieinemWirtschaftsgutinderhandelsrechtlichenJahres-
bilanzeinenachSatz1vorgenommeneBewertungdurch
eine Zuschreibungrückgängiggemachtwird,erhöhtder
Betragder ZuschreibungdenBuchwertdes Wirtschafts-
quts. Bei Wirtschaftsgüterndes Anlagevermögensist
Absatz1Nr.1Satz4 indiesenFällennichtanzuwenden.

86a
Pensionsrückstellung

lung(Pensionsrückstellung)nurgebildetwerden,wenn
1. der Pensionsberechtigteeinen Rechtsanspruchauf

einmaligeoderlaufendePensionsleistungenhat,
2. die PensionszusagekeinenVorbehaltenthält,daßdie

Pensionsanwartschaftoder die Pensionsleistung
gemindertoderentzogenwerdenkann,oder ein sol-
cher Vorbehalt sich nur auf Tatbestände erstreckt, bei
derenVorliegennachallgemeinenRechtsgrundsätzen
unter Beachtung billigen Ermessens eine Minderung
oder ein Entzug der Pensionsanwartschaft oder der
Pensionsleistung zulässig ist, und

3 diePensionszusageschriftlicherteiltist.

(2) Eine Pensionsrückstellung darf erstmals gebildet
werden
1. vor Eintritt des Versorgungsfalls für das Wirtschafts-

jahr, in demdie Pensionszusage erteiltwird, frühestens
jedochfürdasWirtschaftsjahr,biszudessenMitteder
Pensionsberechtigte das 30. Lebensjahr vollendet,

2. nachEintrittdes VersorgungsfallsfürdasWirtschafts-
jahr, in demderVersorgungsfalleintritt.
(3) Eine Pensionsrückstellung darf höchstens mit dem

Teilwert der Pensionsverpflichtungangesetzt werden. Als
Teilwert einer Pensionsverpflichtung gilt
1. vorBeendigungdesDienstverhältnissesdesPensions-

berechtigtender Barwertder künftigenPensionslei-
stungenamSchlußdesWirtschaftsjahrsabzüglichdes
sich auf denselbenZeitpunktergebendenBarwerts
betragsmäßiggleichbleibenderJahresbeträge. Die
Jahresbeträgesindso zu bemessen,daßam Beginn
des Wirtschaftsjahrs,in dem das Dienstverhältnis
begonnenhat, ihr Barwertgleichdem Barwertder
künftigenPensionsleistungenist; die künftigenPen-
“sionsleistungensinddabeimitdemBetraganzusetzen,
der sich nach den Verhältnissenam Bilanzstichtag
ergibt.Es sinddie Jahresbeträgezugrundezu legen,
die vom Beginn des \WVirtschafisjanrs,in dem das
Dienstverhältnisbegonnen hat, bis zu dem in der Pen-
sionszusagevorgesehenenZeitpunktdes Eintrittsdes
Versorgungsfallsrechnungsmäßigaufzubringensind.
Erhöhungenoder Verminderungender Pensionslei-
stungennach demSchlußdes Wirtschaftsjahrs,die
hinsichtlichdesZeitpunktsihresWirksamwerdensoder
ihresUmfangsungewißsind,sindbeiderBerechnung
desBarwertsderkünftigenPensionsleistungenundder
Jahresbeträgeerstzu berücksichtigen,wennsieeinge-
tretensind.Wirddie Pensionszusageerst nachdem
Beginndes Dienstverhältnisseserteilt,so ist dieZwi-
schenzeitfür die Berechnungder Jahresbeträgenur
insoweit als Wartezeit zu behandeln, als sie in der
Pensionszusageals solche bestimmtist. Hat das
Dienstverhältnisschon vor der Vollendung des
30.LebensjahrsdesPensionsberechtigtenbestanden,
so giltesalszuBeginndesWirtschaftsjahrsbegonnen,
bis zu dessen Mitte der Pensionsberechtigtedas
30.Lebensjahrvollendet;

2. nach Beendigungdes Dienstverhältnissesdes Pen-
sionsberechtigtenunterAufrechterhaltungseinerPen-
sionsanwartschaftodernachEintrittdesVersorgungs-
fallsderBarwertderkünftigenPensionsleistungenam
Schluß des Wirtschaftsjahrs;Nummer1 Satz 4 gilt
sinngemäß.

Bei der BerechnungdesTeilwertsder Pensionsverpflich-
tungsindeinRechnungszinsfußvon6 vomHundertund
dieanerkanntenRegelnderVersicherungsmathematikan-
zuwenden.
(4)EinePensionsrückstellungdarfineinemWirtschafts-

jahr höchstensumdenUnterschiedzwischendemTeil-
wert der Pensionsverpflichtung am Schluß des Wirt-
schaftsjahrsundamSchlußdes vorangegangenenWirt-
schaftsjahrserhöhtwerden.IndemWirtschaftsjahr,indem
mit der Bildung einer Pensionsrückstellung frühestens
begonnen werden darf (Erstjahr),darf die Rückstellung bis
zur Höhe des Teilwertsder Pensionsverpflichtungam
Schluß des Wirtschaftsjahrsgebildetwerden; diese Rück-



stellung kann auf das Erstjahr und die beiden folgenden
Wirtschaftsjahregleichmäßigverteiltwerden.Erhöhtsich
in einemWirtschaftsjahrgegenüberdemvorangegange-
nenWirtschattsjahrderBarwertderkünftigenPensionslei-
stungen um mehr als 25 vom Hundert, so kann die für
diesesWirtschaftsjahrzulässigeErhöhungder Pensions-
rückstellungauf dieses Wirtschaftsjahrund die beiden
folgendenWirtschaftsjahregleichmäßigverteiltwerden.
AmSchlußdesWirtschaftsjahrs,indemdasDienstverhält-
nisdes PensionsberechtigtenunterAufrechterhaltungsei-
nerPensionsanwartschaftendetoderderVersorgungsfall
eintritt,darf die Pensionsrückstellung stets bis zur Höhe
des Teilwertsder Pensionsverpflichtunggebildetwerden;
diefürdiesesWirtschaftsjahrzulässigeErhöhungderPen-
sionsrückstellung kann auf dieses Wirtschaftsjahr und die
beiden folgenden Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt
werden.
(5)DieAbsätze3 und4 geltenentsprechend,wennder

Pensionsberechtigtezu dem Pensionsverpflichtetenin
einemanderenRechtsverhältnisals einemDienstverhält-
nis steht.

86b
Gewinn aus der Veräußerung

bestimmterAnlagegüter
(1)Steuerpflichtige,die

GrundundBoden,
AufwuchsaufoderAnlagenimGrundundBodenmitdem
dazugehörigenGrund und Boden, wenn der Aufwuchs
oder die Anlagen zu einem land- und forstwirtschaftlichen
Betriebsvermögengehören,
Gebäude,
abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgütermit einer
betriebsgewöhnlichenNutzungsdauervon mindestens
25Jahren,
Schiffe,
Anteilean Kapitalgesellschaftenoder
imZusammenhangmiteinerBetriebsumstellunglebendes
Inventarland-und forstwirtschaftlicherBetriebe
veräußern,könnenim Wirtschaftsjahrder Veräußerung

Satz2 bezeichnetenWirtschaftsgüter,die imWirtschafts-
jahrderVeräußerungangeschafftoderhergestelltworden
sind, einen Betrag bis zur Höhe von 80 vom Hundert des
bei der Veräußerung entstandenen Gewinns abziehen; bei
Veräußerung von Grund und Boden oder Gebäuden kann
ein Betragbis zur vollenHöhedes bei der Veräußerung
entstandenenGewinnsabgezogenwerden.DerAbzugist
zulässigbei den Anschaffungs-oder Herstellungskosten
von
1. abnutzbarenbeweglichenWirtschaftsgütern,
2. GrundundBoden,

soweitderGewinnbei der VeräußerungvonGrund
und Boden entstanden ist,

3. AufwuchsaufoderAnlagenimGrundund Bodenmit
demdazugehörigenGrundundBoden,wennderAuf-
wuchsoderdieAnlagenzu einemland-undforstwirt-
schaftlichen Betriebsvermögen gehören,
soweitderGewinnbei der VeräußerungvonGrund
und Boden oder der Veräußerung von Aufwuchs auf
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oder Anlagen imGrund und Boden mitdem dazuge-
hörigen Grund und Boden entstanden ist,

4. Gebäuden,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von Grund
und Boden, von Aufwuchs auf oder Anlagen im
Grund und Bodenmitdem dazugehörigenGrund
und Boden, von Gebäuden oder von Anteilen an
Kapitalgesellschaften entstanden ist, oder

5. Anteilenan Kapitalgesellschaften,
soweitderGewinnbeiderVeräußerungvonAnteilen
anKapitalgesellschaftenentstandenist,die inSatz5
oder 6 genannten Voraussetzungen vorliegen und
derBundesministerfürWirtschaftimBenehmenmit
dem Bundesministerder Finanzen,dem Bundes-
ministerfür ArbeitundSozialordnungund der von
der LandesregierungbestimmtenStellebescheinigt
hat, daß der Erwerb der Anteile unter Berücksichti-
gungderVeräußerungderAnteilevolkswirtschaftlich
besondersförderungswürdigund geeignetist, die
Unternehmensstruktureines Wirtschaftszweigszu
verbessern oder einer breitenEigentumsstreuung zu
dienen.

Der Anschaffungoder Herstellungvon Gebäudenoder
SchiffenstehtihreErweiterung,ihrAusbauoderihrUmbau
gleich.DerAbzugistindiesemFallnurvondemAufwand
für die Erweiterung, den Ausbau oder den Umbau der
GebäudeoderSchiffezulässig.DerAbzugvonAnteilenan
Kapitalgesellschaftenmit Sitz und Geschäftsleitungim
Inlandistnurzulässig,wenndie Kapitalgesellschaftüber-
wiegenddie Herstellungoder Lieferungvon Waren,die
Gewinnungvon Bodenschätzen,den BetriebeinerLand-
undForstwirtschaftoderdieBewirkunggewerblicherLei-
stungen zum Gegenstand hat, soweit diese nicht in der
Vermietungund Verpachtungvon Wirtschaftsgüternein-
schließlich der Überlassung von Rechten, Plänen,
Mustern,Verfahren,ErfahrungenundKenntnissenbeste-
hen; das Halten einer Beteiligung ist diesen Tätigkeiten
zuzuordnen,wenn die Beteiligungin wirtschaftlichem
ZusammenhangmiteigenenTätigkeitendieserArt.gehal-
ten wird und die Gesellschaft,an der die Beteiligung
besteht,überwiegendTätigkeitendieserArt zumGegen-
standhat.DerAbzugvonAnteilenan Kapitalgesellschaf-
tenmitSitzoderGeschäftsleitungineinemausländischen
Staat ist nur zulässig,wenndie Kapitalgesellschaftaus-
schließlichoder fast ausschließlichdie Herstellungoder
Lieferungvon WarenaußerWaffen,die Gewinnungvon
Bodenschätzensowie die BewirkunggewerblicherLei-
stungen zum Gegenstand hat, soweit diese nicht in der
ErrichtungoderdemBetriebvonAnlagen,diedemFrem-
denverkehrdienen,oderin derVermietungundVerpach-
tung von Wirtschaftsgüterneinschließlich der Überlassung
von Rechten, Plänen, Mustern, Verfahren, Erfahrungen
und Kenntnissenbestehen;das HalteneinerBeteiligung
ist diesen Tätigkeiten zuzuordnen, wenn die Beteiligung
mindestens25 vomHundertdes Nennkapitalsbeträgt,in
wirtschaftlichemZusammenhangmiteigenenTätigkeiten
dieser Art gehalten wird und die Gesellschaft, an der die
Beteiligungbesteht,ausschließlichoderfastausschließlich
TätigkeitendieserArt zumGegenstandhat.
(2) Gewinn im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist der

Betrag,umden der VeräußerungspreisnachAbzugder
Veräußerungskostenden Buchwertübersteigt,mit dem
das veräußerte Wirtschaftsgut im Zeitpunkt der Veräuße-
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rung anzusetzen gewesen wäre.Buchwert istder Wert, mit
demeinWirtschaftsgutnach&6 anzusetzenist.
(3) Soweit Steuerpflichtige den Abzug nach Absatz 1

nicht vorgenommenhaben, können sie im Wirtschaftsjahr

Rücklagebilden.BiszurHöhedieserRücklagekönnensie
von den Anschaffungs-oder Herstellungskostender in
Absatz1Satz2 bezeichnetenWirtschaftsgüter,dieinden
folgendenzweiWirtschaftsjahrenangeschafftoderherge-
stelltwordensind, im WirtschaftsjahrihrerAnschaffung
oderHerstellungeinenBetragabziehen;beidemAbzug
geltendie EinschränkungendesAbsatzes1 Satz2 Nr. 2
bis5 sowieAbsatz1Sätze3und4entsprechend.DieFrist
von zwei Jahren verlängert sich bei neu hergestellten
Gebäudenund Schiffenauf vier Jahre, wennmit ihrer
HerstellungvordemSchlußdes zweitenaufdie Bildung
der RücklagefolgendenWirtschaftsjahrsbegonnenwor-
den ist. Die Rücklage ist in Höhe des abgezogenen
Betrags gewinnerhöhend aufzulösen. Ist eine Rücklage
am Schluß des zweiten auf ihre Bildung folgenden Wirt-
schaftsjahrs noch vorhanden, so ist sie in diesem Zeit-
punkt gewinnerhöhendaufzulösen, soweit nichtein Abzug
vondenHerstellungskostenvonGebäudenoderSchiffen
in Betrachtkommt,mitderenHerstellungbis zu diesem
Zeitpunktbegonnenworden ist; ist die Rücklageam
SchlußdesviertenaufihreBildungfolgendenWirtschafts-
jahrs noch vorhanden, so ist sie in diesem Zeitpunkt
gewinnerhöhend aufzulösen. Eine Rücklage ist nur zuläs-
sig, wenn in der handelsrechtlichenJahresbilanz ein ent-
sprechender Passivposten in mindestens gleicher Höhe
ausgewiesen wird.

(4)VoraussetzungfürdieAnwendungderAbsätze1und
3 ist, daß

1. der SteuerpflichtigedenGewinnnach$ 4Abs. 1oder
85 ermittelt,

2. dieveräußertenWirtschaftsgüterimZeitpunktderVer-
äußerung mindestens sechs Jahre ununterbrochen
zumAnlagevermögeneinerinländischenBetriebsstätte
gehörthaben;die Frist von sechs Jahren entfälltfür
lebendesInventarland- und forstwirtschaftlicherBe-
triebe,

3. die angeschafftenoder hergestelltenWirtschaftsgüter
zumAnlagevermögeneinerinländischenBetriebsstätte
gehören,

4. der beiderVeräußerungentstandeneGewinnbeider
Ermittlung des im Inland steuerpflichtigen Gewinns
nicht außer Ansatz bleibt und “

5. der AbzugnachAbsatz1 unddie BildungundAuflö-
sungderRücklagenachAbsatz3 in derBuchführung
verfolgtwerdenkönnen.

DerAbzugnachdenAbsätzen1und3ist beiWirtschafts-
gütern,diezueinemland-undforstwirtschaftlichenBetrieb
gehörenoderderselbständigenArbeitdienen,nichtzuläs-
sig, wenn der Gewinnbei der Veräußerungvon Wir-
schaftsgüterneinesGewerbebetriebsentstandenist.

(5) Ist von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten
einesWirtschaftsgutseinBetragnachAbsatz1odernach
Absatz 3 abgezogenworden,so gilt der verbleibende
Betrag als Anschaffungs- oder Herstellungskosten des
Wirtschaftsguts.

(6) In den Fällen des Absatzes 3 Satz 5 ist der Gewinn
desWirtschaftsjahrs,in demdie Rücklageaufzulösenist,
für jedes volle Wirtschaftsjahr,in dem die Rücklage
bestandenhat, um 6 vom Hundertdes aufzulösenden
Rücklagenbetragszu erhöhen.
(7)WerdenWirtschaftsgüterimSinnedes Absatzes1

zum Zweck der Vorbereitungoder Durchführungvon
städtebaulichenSanierungs- oder Entwicklungsmaß-
nahmenan einender in Satz 3 bezeichnetenErwerber
übertragen,sind die Absätze1 bis 6 mit der Maßgabe
anzuwenden,daß
1. dieFristendesAbsatzes3 Sätze2,3 und5sichjeweils

umfünfJahre verlängernund
2. an die Stelle der in Absatz 4 Nr. 2 bezeichneten Frist

von sechs Jahren eine Frist von zwei Jahren tritt.

Nummer1giltnichtfürdenAbzugvondenAnschaffungs-
oder Herstellungskosten von Anteilen an Kapitalgesell-
schaftenoderSchiffen.ErwerberimSinnedes Satzes1
sind Gebietsköperschaften, Gemeindeverbände, Ver-
bände im Sinne des $ 166 Abs. 4 des Baugesetzbuchs,
Planungsverbändenach $ 205 des Baugesetzbuchs,
Sanierungsträger nach 8 157 des Baugesetzbuchs, Ent-
wicklungsträgernach& 167des Baugesetzbuchssowie
Erwerber, die städtebauliche Sanierungsmaßnahmen als
Eigentümerselbstdurchführen($ 147Abs.2 und& 148
Abs. 1 des Baugesetzbuchs).

(8) Absatz 7 ist nur anzuwenden, wenn die nach Lan-
desrecht zuständige Behörde bescheinigt, daß die Über-
tragungderWirtschaftgüterzumZweckderVorbereitung
oderDurchführungvonstädtebaulichenSanierungs-oder
EntwicklungsmaßnahmenaneinenderinAbsatz7 Satz3
bezeichnetenErwerbererfolgtist.

86c
Gewinn aus der Veräußerung

von Grund und Boden, Gebäuden
sowie von Aufwuchs auf oder Anlagen

im Grund und Boden
bei der Ermittlungdes Gewinns nach $ 4 Abs. 3

oder nach Durchschnittssätzen
(1)8 6 bmitAusnahmedes86 bAbs.4 Nr.1istmitder

folgendenMaßgabeentsprechendanzuwenden,wennder
Gewinnnach&4 Abs.3 oderdieEinkünfteausLand-und
ForstwirtschaftnachDurchschnittssätzenermitteltwerden:
1. DerAbzug nach$ 6b Abs. 1 und3 ist nur zulässig,

soweitderGewinnentstandenistbeiderVeräußerung
von
Grund und Boden,
Gebäuden oder
Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden mit
dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn der Auf-
wuchs oder die Anlagen zu einem land- und forstwirt-
schaftlichenBetriebsvermögengehören.

2. Soweit nach $ 6 b Abs. 3 eine Rücklage gebildet wer-
den kann, ist ihre Bildung als Betriebsausgabe (Abzug)
undihreAuflösungalsBetriebseinnahme(Zuschlag)zu
behandeln, der Zeitraum zwischen Abzug und
Zuschlag gilt als Zeitraum,indemdie Rücklage bestan-
den hat.



(2) Voraussetzung für die Anwendung des Absatzes 1
ist, daß die Wirtschaftsgüter,bei denen ein Abzug von den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorgenommen
worden ist, in besondere, laufend zu führende Verzeich-
nisse aufgenommen werden. In den Verzeichnissen sind
der Tag derAnschaffungoderHerstellung,die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten, der Abzug nach $ 6b
Abs. 1und3 inVerbindungmitAbsatz1,dieAbsetzungen
für Abnutzung,die Abschreibungensowie die Beträge
nachzuweisen,die nach$ 6b Abs. 3’in Verbindungmit
Absatz 1 Nr. 2 als Betriebsausgaben(Abzug) oder
Betriebseinnahmen (Zuschlag) behandelt worden sind.

$6d
BefristeteRücklage bei Erwerb von Betrieben,

deren Fortbestandgefährdet ist
(1) Steuerpflichtige, die auf Grund eines nach dem

30. September 1982 rechtswirksam abgeschlossenen
obligatorischenVertragsodergleichstehendenRechtsakts
vor dem 1. Januar 1987Kapitalanlagenim Sinne des
Absatzes 2 vornehmen,könnenim Wirtschaftsiahrder
KapitalanlageeinedenGewinnminderndeRücklagebil-
den.DieRücklagedarf30vomHundertderAnschaffungs-
kostender Kapitalanlagenichtübersteigen. Wird nach
Absatz 3 Nr. 1 Buchstabe e bescheinigt, daß die Umsatz-
erlöseoderdieanderenStelletretendeBezugsgrößedes
Unternehmenswenigerals 50 MillionenDeutscheMark
betragen haben, darf die Rücklage bis zur Höhe von 40
vom Hundert der Anschaffungskosten der Kapitalanlage
gebildetwerden.
(2) Kapitalanlagen im Sinne des Absatzes 1 sind

1. der Erwerbeines im InlandbelegenenBetriebsoder
Teilbetriebsodereinerim InlandbelegenenBetriebs-
stätte,

2. der ErwerbeinesMitunternehmeranteils(8 15 Abs. 1
Nr. 2) an einem Betrieb im Sinne der Nummer 1 mit
Ausnahme von Mitunternehmeranteilen,die gegen Ein-
lagenerworbenwerden,

3. der Erwerb von zum Anlagevermögengehörenden
Anteilenan einer Kapitalgesellschaftmit Sitz und
GeschäftsleitungimInlandmitAusnahmevonAnteilen,
die durch Erhöhungdes Kapitals der Gesellschaft
gegenEinlagenerworbenwerden.
(3) Die Rücklagedarf nur gebildetwerden,wenn die

folgendenVoraussetzungenerfülltsind:
1. Der Steuerpflichtigeweistdurch eine Bescheinigung

nach,daß :
a) imWirtschaftsjahrdes Erwerbsder Kapitalanlage

derBetrieb,Teilbetrieboderdie Betriebsstättestill-
gelegtodervonderStillegungbedrohtwar,

b) die Kapitalanlagegeeignetwar, den Fortbestand
desBetriebs,TeilbetriebsoderderBetriebsstättezu
sichern,

c) dieKapitalanlagegeeignetwar,bestehendeDauer-
arbeitsplätze,die fürdie Wirtschaftsregionund für
den jeweiligenArbeitsmarktvon besonderemGe-
wichtsind,nachhaltigzu sichern,

d) die Kapitalanlagefür die Wettbewerbsverhältnisse
unbedenklichist und

e) die Umsatzerlöse in seinem Unternehmen in dem
Wirtschaftsjahr,dasvordemErwerbder Kapitalan-
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lage endete, weniger als 200 Millionen Deutsche
Mark betragen haben. Ist das Unternehmen ein
abhängigesoder herrschendesUnternehmenim
Sinne des $ 17 des Aktiengesetzes oder ein Kon-
zernunternehmenimSinnedes$ 18desAktienge-
setzes, so sind die Umsatzerlöse aller herrschen-
den und abhängigen Unternehmen oder die
Umsatzerlösealler Konzernunternehmenzusam-
menzurechnen;Umsatzerlöseaus Lieferungenund
LeistungenzwischendiesenUnternehmen(Innen-
umsatzerlöse) dürfen abgezogen werden. An die
Stelleder Umsatzerlösetretenbei Kreditinstituten
und Bausparkassendie Bilanzsumme,bei Versi-
cherungsunternehmen die Prämieneinnahmen; die
Bilanzsummedarf um diejenigenAnsätzegemin-
dert werden, die für Beteiligungen an im Sinne des
Satzes2 verbundenenUnternehmenausgewiesen
sind.

Die BescheinigungwirdvonderoberstenWirtschafts-
behördeimEinvernehmenmitderoberstenFinanzbe-
hördedes Landeserteilt,das fürdie Besteuerungdes
ErwerbersnachdemEinkommenundErtragzuständig
ist.

2. Der Steuerpflichtige ermittelt den Gewinn nach $ 4
Abs. 1 oder 8 5.

3. In der handelsrechtlichen Jahresbilanz ist ein Passiv-
posten in mindestens gleicher Höhe ausgewiesen.

4. Die Bildungder Rücklageund ihre Auflösungnach
Absatz4 müssenin der Buchführungverfolgtwerden
können.
(4) Die Rücklage ist spätestens vom sechsten auf ihre

BildungfolgendenWirtschaftsjahran mitjährlichminde-
stens einem Fünftel gewinnerhöhendaufzulösen.Die
Rücklageist vorzeitigaufzulösen,wenn
1. der Betrieb,Teilbetrieboderdie Betriebsstättestillge-

legtoderdieKapitalanlageveräußertoderentnommen
wird;wirddie KapitalanlagezumTeil veräußertoder
entnommen,istdieRücklageimVerhältnisdesAnteils
derveräußertenoderentnommenenKapitalanlagezur
gesamten Kapitalanlage vorzeitiggewinnerhöhend auf-
zulösen,

2. bei KapitalanlagenimSinnedesAbsatzes2 Nr. 3 die
Beteiligungmit dem niedrigerenTeilwert angesetzt
wird; in diesen Fällen ist die Rücklagein Höhe des
Anteilsvorzeitiggewinnerhöhendaufzulösen,derdem
UnterschiedzwischendemWert,mitdemdie Kapital-
anlagebisherangesetztwar,unddemniedrigerenTeil-
wertentspricht.

87
Absetzung für

Abnutzung oder Substanzverringerung
(1)BeiWirtschaftsgütern,derenVerwendungoderNut-

zungdurchden Steuerpflichtigenzur Erzielungvon Ein-
künftensich erfahrungsgemäßauf einen Zeitraumvon
mehrals einemJahr erstreckt,istjeweilsfürein Jahr der
Teil derAnschaffungs-oderHerstellungskostenabzuset-
zen, der bei gleichmäßigerVerteilungdieserKostenauf
die Gesamtdauerder VerwendungoderNutzungauf ein
Jahr entfällt(AbsetzungfürAbnutzungingleichenJahres-
beträgen).Die Absetzungbemißtsich hierbeinach der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Wirtschafts-
guis. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des
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Geschäfts- oder Firmenwertseines Gewerbebetriebs oder
eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft gilt ein Zeit-
raumvon 15 Jahren. Bei beweglichenWirtschaftsgütern
desAnlagevermögens,beideneneswirtschaftlichbegrün-
det ist,die AbsetzungfürAbnutzungnachMaßgabeder
Leistung des Wirtschaftsgutsvorzunehmen,kann der
SteuerpflichtigediesesVerfahrenstattder Absetzungfür
Abnutzungin gleichenJahresbeträgenanwenden,wenn
er den auf das einzelneJahr entfallendenUmtangder
Leistungnachweist.Absetzungenfür außergewöhnliche
technischeoderwirtschaftlicheAbnutzungsind zulässig.
(2) Bei beweglichenWirtschaftsgüterndes Anlagever-

mögens kann der Steuerpflichtigestatt der Absetzung für
Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen die Absetzung für
Abnutzungin fallendenJahresbeträgenbemessen.Die
Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen
kann nach einem unveränderlichenHundertsatzvom
jeweiligenBuchwert(Restwert)vorgenommenwerden;der
dabei anzuwendendeHundertsatzdarf höchstensdas
Dreifachedes bei der Absetzung für Abnutzung ingleichen
Jahresbeträgenin BetrachtkommendenHundertsatzes
betragen und 30 vom Hundert nicht übersteigen. 8 7a
Abs.8 giltentsprechend.BeiWirtschaftsgütern,beidenen
dieAbsetzungfürAbnutzungin fallendenJahresbeträgen
bemessen wird, sind Absetzungen für außergewöhnliche
tecnnische oder wirtschafilicneAbruuizungnicht zulässig.

(3) Der Übergang von der Absetzung für Abnutzung in
fallendenJahresbeträgenzurAbsetzungfürAbnutzungin
gleichen Jahresbeträgen ist zulässig. In diesem Fall
bemißtsichdie AbsetzungfürAbnutzungvomZeitpunkt
des Übergangsan nach dem dann noch vorhandenen
RestwertundderRestnutzungsdauerdes einzelnenWirt-
schaftsguts.DerÜbergangvonderAbsetzungfürAbnut-
zungingleichenJahresbeträgenzurAbsetzungfürAbnut-
zung in fallenden Jahresbeträgen ist nicht zulässig.

(4) Bei Gebäudensind abweichendvon Absatz 1 als
Absetzungfür Abnutzungdie folgendenBeträgebis zur
vollen Absetzung abzuziehen:

1. beiGebäuden,soweitsie zu einemBetriebsvermögen
gehörenundnichtWohnzweckendienenundfürdie
derAntragauf Baugenehmigungnachdem31. März
1985gestelltwordenist,jährlich4 vomHundert,

2. bei Gebäuden, soweit sie die Voraussetzungen der
Nummer 1 nicht erfüllen und die

a) nachdem31.Dezember1924fertiggestelltworden
sind, jährlich 2 vom Hundert,

b) vordem1. Januar 1925fertiggestelltwordensind,
jährlich2,5vomHundert

der Anschaffungs-oder Herstellungskosten.Beträgtdie
tatsächlicheNutzungsdauereinesGebäudesindenFällen
der Nummer1 wenigerals 25 Jahre, in den Fällender
Nummer2 Buchstabea wenigerals 50 Jahre, in den
FällenderNummer2 Buchstabeb wenigerals 40 Jahre,
so könnenanStellederAbsetzungennachSatz 1dieder
tatsächlichenNutzungsdauerentsprechendenAbsetzun-
gen für Abnutzung vorgenommenwerden. Absatz 1 letzter
Satz bleibtunberührt.Bei GebäudenimSinneder Num-
mer 2 rechtfertigtdie für Gebäude im Sinne der Nummer 1
geltendeRegelungwederdieAnwendungdesAbsatzes1
letzter Satz noch den Ansatz des niedrigeren Teilwerts
(86 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2).

(5)Bei imInlandbelegenenGebäuden,dievomSteuer-
pflichtigenhergestelltoderbis zumEndedes Jahres der
Fertigstellungangeschafft wordensind, könnenabwei-
chend von Absatz 4 als Absetzungfür Abnutzungdie
folgendenBeträgeabgezogenwerden:
1. bei Gebäuden im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nr. 1

im Jahr der Fertigstellung oder Anschaffung
undindenfolgenden3Jahren

jeweils 10 vom Hundert,
in den darauffolgenden 3 Jahren

jeweils 5 vom Hundert,
indendarauffolgenden18Jahren

jeweils 2,5 vom Hundert,
2. bei Gebäuden im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nr. 2

im Jahr der FertigstellungoderAnschaffung
und inden folgenden 7 Jahren

Bu jeweils
indendarauffolgenden6Jahren

jeweils 2,5 vomHundert,
indendarauffolgenden36Jahren

jeweils 1,25 vom Hundert

5 vom Hundert,

der Herstellungskostenoderder Anschaffungskosten.Im
Fall der Anschaffung ist Satz 1 nur anzuwenden, wenn der
Hersteller für das veräußerte Gebäude weder Absetzun-
gen für Abnutzung nach Satz 1 vorgenommen noch
erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibungenin
Anspruchgenommenhat.
(5a) Die Absätze4 und5 sind auf Gebäudeteile,die

selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind, sowie
auf Eigentumswohnungenund auf im Teileigentumste-
hende Räume entsprechend anzuwenden.

(6) Bei Bergbauunternehmen,Steinbrüchenundande-
ren Betrieben, die einen Verbrauch der Substanz mit sich
bringen, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden; dabei
sind AbsetzungennachMaßgabedes Substanzverzehrs
zulässig(Absetzungfür Substanzverringerung).

87a
GemeinsameVorschriften für erhöhteAbsetzungen

und Sonderabschreibungen
(1) Werden in dem Zeitraum, in dem bei einem Wirt-

schaftsguterhöhteAbsetzungenoderSonderabschreibun-
gen in Anspruchgenommenwerdenkönnen(Begünsti-
gungszeitraum),nachträglicheHerstellungskostenaufge-
wendet, so bemessen sich vom Jahr der Entstehung der
nachträglichenHerstellungskostenan bis zum Endedes
BegünstigungszeitraumsdieAbsetzungenfürAbnutzung,
erhöhtenAbsetzungenundSonderabschreibungennach
den um die nachträglichenHerstellungskostenerhöhten
Anschaffungs-oder Herstellungskosten.Entsprechendes
giltfür nachträglicheAnschaffungskosten.
(2) Können bei einem Wirtschaftsguterhöhte Absetzun-

gen oder Sonderabschreibungen bereits für Anzahlungen
aufAnschaffungskostenoderfürTeilherstellungskostenin
Anspruch genommen werden, so sind die Vorschriften
übererhöhteAbsetzungenundSonderabschreibungenmit
der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskostendie Anzahlungenauf
Anschaffungskostenoder die Teilherstellungskostenund
andieStelledesJahres derAnschaffungoderHerstellung



das Jahr derAnzahlungoderTeilherstellungtreten.Nach
Anschaffungoder Herstellungdes Wirtschaftsgutssind
erhöhte Absetzungenoder Sonderabschreibungennur
zulässig, soweit sie nicht bereits für Anzahlungenauf
Anschaffungskostenoder für Teilherstellungskostenin
Anspruch genommen worden sind. Anzahlungen auf
Anschaffungskostensind im Zeitpunktder tatsächlichen
Zahlungaufgewendet.WerdenAnzahlungenaufAnschaf-
fungskostendurchHingabaeinesWechselsgeleistet,so
sindsie indemZeitpunktaufgewendet,indemdemLiefe-
rantendurchDiskontierungoderEinlösungdesWechsels
dasGeldtatsächlichzufließt.Entsprechendesgilt,wennan
StellevonGeld ein Scheckhingegebenwird.

(3) Bei Wirtschaftsgütern, bei denen erhöhte Absetzun-
gen in Anspruch genommen werden, müssen in jedem
Jahr des BegünstigungszeitraumsmindestensAbsetzun-
gen in Höheder Absetzungenfür Abnutzungnach $ 7
Abs. 1.oder4 berücksichtigtwerden.

(4) Bei Wirtschaftsgütern,bei denen Sonderabschrei-
bungenin Anspruchgenommenwerden,sinddie Abset-
zungen für Abnutzung nach $&7 Abs. 1 oder 4 vorzu-
nehmen.
(5) LiegenbeieinemWirtschaftsgutdie Voraussetzun-

gen für die Inanspruchnahme von erhöhten Absetzungen
oder Sonderabschreibungenauf Grund mehrererVor-
schriftenvor, so dürfen erhöhteAbsetzungen oder Sonder-
abschreibungennuraufGrundeinerdieserVorschriftenin
Anspruchgenommenwerden.

(6) ErhöhteAbsetzungenoder Sonderabschreibungen
sindbeiderPrüfung,obdiein$ 141Abs.1 Nr.4 und5der
Abgabenordnung bezeichneten Buchführungsgrenzen
überschrittensind,nichtzu berücksichtigen.

(7)IsteinWirtschaftsgutmehrerenBeteiligtenzuzurech-
nen und sind die Voraussetzungen für erhöhte Absetzun-
genoderSonderabschreibungennurbeieinzelnenBetei-
ligten erfüllt,so dürfendie erhöhtenAbsetzungenund
Sonderabschreibungennur anteiligfür diese Beteiligten
vorgenommenwerden.Die erhöhtenAbsetzungenoder
Sonderabschreibungendürfen von den Beteiligten,bei
denendieVoraussetzungendafürerfülltsind,nureinheit-
lich vorgenommenwerden.

(8) ErhöhteAbsetzungenoder Sonderabschreibungen
sind beiWirtschaftsgütern,die zu einemBetriebsvermö-
gen gehören,nur zulässig,wenn sie in ein besonderes,
laufendzu führendesVerzeichnisaufgenommenwerden,
das den Tag der Anschaffung oder Herstellung, die
Anschaffungs-oder Hersteilungskosten,die betriebsge-
wöhnlicheNutzungsdauerund die Höhe der jährlichen
Absetzungenfür Abnutzung,erhöhtenAbsetzungenund
Sonderabschreibungenenthält.Das Verzeichnisbraucht
nichtgeführtzu werden,wenn diese Angabenaus der
Buchführungersichtlichsind.

(9) Sind für ein WirtschaftsgutSonderabschreibungen
vorgenommenworden, so bemessen sich nach Ablauf des
maßgebendenBegünstigungszeitraumsdie Absetzungen
fürAbnutzungbeiGebäudenundbeiWirtschaftsgüternim
Sinne des $ 7 Abs. 5 anach dem Restwert und dem nach
8 7 Abs. 4 unterBerücksichtigung der Restnutzungsdauer
maßgebenden Vomhundertsatz, bei anderen Wirtschafts-
gütern nach dem Restwert und der Restnutzungsdauer.

Bonn, den 10. März 1987 675

$7b
ErhöhteAbsetzungen

für Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser
und Eigentumswohnungen

(1)BeiimInlandbelegenenEinfamilienhäusern,Zweifa-
milienhäusern und Eigentumswohnungen, die zu mehr als
66%,vomHundertWohnzweckendienenunddievordem
1.Januar 1987hergestelltoderangeschafftwordensind,
kannabweichendvon87Abs.4 und5derBauherrimJahr
der Fertigstellungund in.den sieben folgendenJahren
jeweilsbiszu 5 vomHundertderHerstellungskostenoder
ein Erwerberim Jahr derAnschaffungundin densieben
folgendenJahren jeweils bis zu 5 vom Hundert der
Anschaffungskostenabsetzen.Nach Ablauf dieser acht
Jahre sind als Absetzungfür Abnutzunabis zur vollen
Absetzungjährlich2,5vomHundertdes Restwertsabzu-
ziehen;$ 7 Abs. 4 Satz2 giltentsprechend.Übersteigen
die Herstellungskostenoderdie Anschaffungskostenbei
einem Einfamilienhausoder einer Eigentumswohnung
200000 Deutsche Mark, bei ‘einem Zweifamilienhaus
250 000 Deutsche Mark, bei einem Anteil an einem dieser
Gebäude oder einer Eigentumswohnungden entspre-
chenden Teil von 200000 DeutscheMark oder von
250 000 Deutsche Mark, so ist auf den übersteigenden
Teil derHerstellungskostenoderderAnschaffunaskosten
& 7 Abs. 4 anzuwenden. Satz 1 ist nicht anzuwenden,
wennderSteuerpflichtigedas Einfamilienhaus,Zweifamni-
lienhaus,die Eigentumswohnungoder einen Anteil an
einemdieserGebäudeoderaneinerEigentumswohnung
1. vonseinemEhegattenanschafftundbeidenEhegatten

die Voraussetzungendes $ 26 Abs. 1 vorliegen;
2. anschafftund im zeitlichenZusammenhangmit der

Anschaffungan denVeräußererein Einfamilienhaus,
Zweifamilienhausoder eine Eigentumswohnungoder
einenAnteilan einemdieserGebäudeoder an einer
Eigentumswohnungveräußert;dasgiltauch,wenndas
veräußerteGebäude,die veräußerteEigentumswoh-
nungoder der veräußerteAnteildemEhegattendes
Steuerpflichtigenzuzurechnenwar und bei den Ehe-
gattenimZeitpunktderAnschaffungund imZeitpunkt
derVeräußerungdieVoraussetzungendes8 26Abs. 1
vorliegen;

3. nach einer früherenVeräußerungdurch ihn wieder
anschafft;dasgiltauch,wenndasGebäude,dieEigen-
tumswohnungoderderAnteilimZeitpunktderfrüheren
Veräußerungdem Ehegattendes Steuerpflichtigen
zuzurechnenwar undbei den Ehegattendie Voraus-
setzungendes $ 26Abs. 1 vorliegen.
(2)Absatz 1 gilt entsprechendfür Herstellungskosten,

die für AusbautenundErweiterungenan einemEinfami-
lienhaus,Zweifamilienhausoderan einerEigentumswoh-
nungaufgewendetwordensindundderAusbauoderdie
Erweiterungvordem1.Januar 1987fertiggestelltworden
ist, wenn das Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder die
Eigentumswohnungvordem1.Januar 1964fertiggestellt
undnichtnachdem31.Dezember1976angeschafftwor-
denist.WeitereVoraussetzungist,daßdasGebäudeoder
die Eigentumswohnungim Inland belegenist und die
ausgebautenoder neu hergestelltenGebäudeteilezu
mehr als 80 vom HundertWohnzweckendienen.Nach
AblaufdesZeitraums,indemnachSatz1erhöhteAbset-
zungen vorgenommen werden können, ist der Restwert
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Gebäu-
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des oder dem an deren Stelle tretendenWert hinzuzurech-
nen;dieweiterenAbsetzungenfürAbnutzungsindeinheit-
lich für das gesamte Gebäude nach dem sich hiernach
ergebendenBetragunddemfürdasGebäudemaßgeben-
den Hundertsatz zu bemessen.

(3) Der Bauherr kann erhöhte Absetzungen, die er im
Jahr der Fertigstellungundin denzweifolgendenJahren
nicht ausgenutzt hat, bis zum Ende des dritten auf das
Jahr derFertigstellungfolgendenJahres nachholen.Nach-
träglicheHerstellungskosten,diebiszumEndedesdritten
auf das Jahr der FertigstellungfolgendenJahres entste-
hen,könnenabweichendvon8 7 a Abs. 1 vomJahr ihrer
Entstehung an so behandeltwerden, als wären sie bereits
im erstenJahr des Begünstigungszeitraumsentstanden.
Die Sätze 1 und2 geltenfürdenErwerbereinesEinfami-
lienhauses, eines Zweifamilienhauses oder einer Eigen-
tumswohnungundbeiAusbautenund Erweiterungenim
Sinnedes Absatzes2 entsprechend.
(4)ZumGebäudegehörendeGaragensindohneRück-

sicht auf ihre tatsächliche Nutzung als Wohnzwecken die-
nend zu behandeln, soweit in ihnen nicht mehr als eın
PersonenkraftwagenfürjedeindemGebäudebefindliche
Wohnunguntergestelltwerdenkann.RäumefürdieUnter-
stellungweitererKraftwagensind stets als nichtWohn-
zweckendienendzu behandeln.
(5) Erhöhte Absetzungen nach den Absätzen 1 und 2

kannderSteuerpflichtigenurfüreinEinfamilienhausoder
füreinZweifamilienhausoderfüreineEigentumswohnung
oder für den Ausbau oder die Erweiterung eines Einfami-
lienhauses, eines Zweifamilienhauses oder einer Eigen-
tumswohnunginAnspruchnehmen.Ehegatten,beidenen
die Voraussetzungen des & 26 Abs. 1 vorliegen, können
erhöhteAbsetzungennach den Absätzen 1 und 2 für
insgesamtzwei der in Satz 1 bezeichnetenGebäude,
Eigentumswohnungen, Ausbauten oder Erweiterungen in
Anspruchnehmen.DenerhöhtenAbsetzungennachden
Absätzen1 und2 stehendieerhöhtenAbsetzungennach
&7bin derjeweiligenFassungab InkrafttretendesGeset-
zes vom 16. Juni 1964 (BGBl.| S. 353) und nach$ 15
Abs. 1 bis4 desBerlinförderungsgesetzesinderFassung
des Gesetzesvom11.Juli 1977(BGBI. I S. 1213)gleich.
Ist das Einfamilienhaus,das Zweifamilienhausoder die
Eigentumswohnung(Erstobjekt)dem Steuerpflichtigen
nichtbis zumAblaufdes Begünstigungszeitraumszuzu-
rechnen,so kannderSteuerpflichtigeabweichendvonden
Sätzen 1 bis 3 erhöhteAbsetzungenbei einemweiteren
Einfamilienhaus,Zweifamilienhausoder einer weiteren
EigentumswohnungimSinnedesAbsatzes1 Satz1 (Fol-
geobjekt)in Anspruchnehmen,wenner das Folgeobjekt
innerhalbeinesZeitraumsvon zwei Jahren vor unddrei
Jahren nachAblaufdes Veranlagungszeitraums,in dem
ihm das Erstobjektletztmalszugerechnetworden ist,
anschafft oder herstellt; Entsprechendes gilt bei einem
AusbauodereinerErweiterungeinesEinfamilienhauses,
Zweifamilienhausesoder einer Eigentumswohnung.Im
Fall des Satzes4 ist der Begünstigungszeitraumfür das
FolgeobjektumdieAnzahlderVeranlagungszeiträumezu
kürzen, in denendas Erstobjektdem Steuerpflichtigen
zugerechnet worden ist; hat der Steuerpflichtige das Fol-
geobjektin einemVeranlagungszeitraum,in demihmdas
Erstobjektnoch zuzurechnenist, hergestelltoder ange-
schafftodereinenAusbauodereineErweiterungvorge-
nommen,so beginntder Begünstigungszeitraumfür das
Folgeobjektabweichendvon Absatz 1 mit Ablauf des

Veranlagungszeitraums,in dem das Erstobjektdem
Steuerpflichtigenletztmalszugerechnetwordenist.

(6) Ist ein Einfamilienhaus,ein Zweifamilienhausoder
eine Eigentumswohnungmehreren Steuerpflichtigen
zuzurechnen, so ist Absatz 5 mit der Maßgabe anzuwen-
den, daß der Anteil des Steuerpflichtigenan einem dieser
Gebäude oder an einer Eigentumswohnung einem Einfa-
milienhaus,einemZweifamilienhausoder einer Eigen-
tumswohnunggleichsteht;Entsprechendesgilt bei dem .
Ausbau oder der Erweiterung von Einfamilienhäusern,
Zweifamilienhäusernoder Eigentumswohnungen,die
mehrerenSteuerpflichtigenzuzurechnensind.Satz 1 ist
nichtanzuwenden,wenneinEinfamilienhaus,einZweifa-
milienhausoder eine Eigentumswohnungausschließlich
demSteuerpflichtigenundseinemEhegattenzuzurechnen
ist undbeidenEhegattendieVoraussetzungendes$ 26
Abs. 1 vorliegen.

(7)DerBauherrvonKaufeigenheimen,Trägerkleinsied-
lungen und Kaufeigentumswohnungen kann abweichend
von Absatz 5 für alle von ihmvor dem 1.Januar 1987
erstellten Kaufeigenheime,Trägerkleinsiediungenund
KaufeigentumswohnungenimJahr der Fertigstellungund
im folgendenJahr erhöhteAbsetzungenbis zu jeweils
5 vomHundertvornehmen.

87c
(weggefallen)

87d
Erhöhte Absetzungenfür Wirtschaftsgüter,

die dem Umweltschutz dienen

(1) Bei abnutzbarenbeweglichenund unbeweglichen
Wirtschaftsgüterndes Anlagevermögens,bei denendie
VoraussetzungendesAbsatzes2 vorliegenunddie nach
dem 31. Dezember1974und vor dem 1. Januar 1991
angeschafft oder hergestelltworden sind, können abwei-
chendvon $ 7 imWirtschaftsjahrder Anschaffungoder
Herstellungbis zu 60 vomHundertundin denfolgenden
Wirtschaftsjahrenbis zur vollenAbsetzungjeweilsbis zu
10 vomHundertder Anschaffungs-oderHerstellungsko-
sten abgesetztwerden.Nicht in Anspruchgenommene
erhöhteAbsetzungenkönnennachgeholtwerden.Nach-
träglicheAnschaffungs-oderHerstellungskosten,die vor
dem1.Januar 1991entstandensind,könnenabweichend
von $7a Abs. 1 so behandeltwerden,als wärensie im
Wirtschaftsjahrder Anschaffungoder Herstellungent-
standen.

(2) Die erhöhten Absetzungen nach Absatz 1 können
nur in Anspruch genommen werden, wenn

1. die Wirtschaftsgüterin einem im Inland belegenen
Betriebdes Steuerpflichtigenunmittelbarundzu mehr
als 70 vomHundertdemUmweltschutzdienenund

2. dievonderLandesregierungbestimmteStellebeschei-
nigt,daß
a) dieWirtschaftsgüterzu demin Nummer1 bezeich-

netenZweckbestimmtundgeeignetsindund
b) die AnschaffungoderHerstellungderWirtschafts-

güterimöffentlichenInteresseerforderlichist.



(3) Die Wirtschaftsgüterdienen dem Umweltschutz,
wenn sie dazu verwendet werden,
1. a) den Anfall von Abwasser oder

b) Schädigungen durch Abwasser oder
c) Verunreinigungen der Gewässer durch andere

Stoffe als Abwasser oder
d) Verunreinigungen der Luft oder
e) LärmoderErschütterungen
zu verhindern,zu beseitigenoderzu verringernoder

2. AbfällenachdenGrundsätzendesAbfallbeseitigungs-
gesetzeszu beseitigen.

Die Anwendungdes Satzes 1 ist nichtdadurchausge-
schlossen,daß die Wirtschaftsgüterzugleichfür Zwecke
des innerbetrieblichen Umweltschutzes verwendet
werden.
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auf nach dem 31. Dezember

1974undvordem1. Januar 1991entstehendenachträg-
liche Herstellungskosten bei Wirtschaftsgütern, die dem
Umweltschutzdienenund die vor dem 1. Januar 1975
angeschafft oder hargesteiltworden sind, mitder Maßgabe
entsprechend anzuwenden, daß im Wirtschaftsjahr der
Fertigstellungder nachträglichenHerstellungsarbeiten
erhöhteAbsetzungenbis zur vollenHöhe der nachträg-
lichenHerstellungskostenvorgenommenwerdenkönnen.
Das gleichegilt,wennbeiWirtschaftsgütern,dienichtdem
Umweltschutzdienen,nachträglicheHerstellungskosten
nachdem31.Dezember1974undvordem1.Januar 1991
dadurch entstehen, daß ausschließlich aus Gründen des
UmweltschutzesVeränderungenvorgenommenwerden.
(5) Die erhöhtenAbsetzungennachAbsatz 1 können

bereitsfür Anzahlungenauf Anschaffungskostenund für
Teilherstellungskostenin Anspruchgenommenwerden.
$ 7a Abs. 2 ist mitder Maßgabeanzuwenden,daß die
Summeder erhöhtenAbsetzungen60 vomHundertder
bis zum Endedes jeweiligenWirtschaftsjahrsinsgesamt
aufgewendetenAnzahlungenoderTeilherstellungskosten
nichtübersteigendarf.Satz 1giltindenFällendesAbsat-
zes 4 sinngemäß.
(6)DieerhöhtenAbsetzungennachdenAbsätzen1bis

5 werdenunterder Bedingunggewährt,daß die Voraus-
setzungdes Absatzes2 Nr. 1
1. in den Fällen des Absatzes 1 mindestens fünf Jahre

nach der Anschaffungoder Herstellungder Wirt-
schaftsgüter,

2. in den Fällendes Absatzes4 Satz 1 mindestensfünf
Jahre nach Beendigungder nachträglichenHerstel-
lungsarbeiten

erfülltwird.
(7)Steuerpflichtige,die nachdem31. Dezember1974

und vor dem 1. Januar 1991 durch Hingabe eines
ZuschusseszurFinanzierungderAnschaffungs-oderHer-
stellungskostenvon abnutzbarenWirtschaftsgüternim
Sinne desAbsatzes2 ein RechtaufMitbenutzungdieser
Wirtschaftsgüter erwerben, können bei diesem Recht
abweichendvon8 7 erhöhteAbsetzungennachMaßgabe
des Absatzes1 oder4 Satz 1 vornehmen.Die erhöhten
AbsetzungenkönnennurinAnspruchgenommenwerden,
wennder Empfänger
1. den Zuschußunverzüglichundunmittelbarzur Finan-

zierungder Anschaffungoder Herstellungder Wirt-
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schaftsgüteroder der nachträglichenHersteliungs-
arbeiten bei den Wirtschaftsgütern verwendet und

2. dem Steuerpflichtigenbestätigt,daß die Voraussetzung
derNummer1vorliegtunddaßfürdieWirtschaftsgüter
oder die nachträglichenHerstellungsarbeiteneine
BescheinigungnachAbsatz2 Nr. 2 erteiltist.

Absatz6 giltsinngemäß.
(8) Die erhöhten Absetzungen nach den Absätzen 1 bis

7 können nicht für Wirtschaftsgüter in Anspruch genom-
men werden, die in Betrieben oder Betriebsstättenverwen-
det werden, die in den letztenzwei Jahren vor dem Beginn
des Kalenderjahrs, in dem das Wirtschaftsgutangeschafft
oder hergesteilt worden ist, errichtet worden sind. Die
Verlagerungvon BetriebenoderBetriebsstättengiltnicht
als Errichtung im Sinne des Satzes 1,wenn die inAbsatz 2
Nr. 2 bezeichnete Behörde bestätigt,daß die Verlagerung
im öffentlichen Interesse aus Gründen des Umweltschut-
zes erforderlich ist.

87e
Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude, Lagerhäuser

und landwirtschaftliche Betriebsgebäude

(1)Steuerpflichtige,die
1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur Inan-

spruchnahmevon Rechten und Vergünstigungen
berechtigtsindoder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,Weltan-
schauung oder politischer Gegnerschaft gegen den
Nationalsozialismus verfolgt worden sind,

ihre frühereErwerbsgrundlageverlorenhabenund den
Gewinn nach 8 5 ermitteln, können bei Gebäuden, die im
eigenengewerblichenBetriebunmittelbar
a) der Fertigungoder
b) der Bearbeitungvon zum Absatz bestimmtenWirt-

schaftsgüternoder
c) der WiederherstellungvonWirtschaftsgüternoder
d) ausschließlich der Lagerung von Waren, die zum

Absatz an Wiederverkäufer bestimmt sind oder für
fremdeRechnunggelagertwerden,

dienen und nach dem 31. Dezember1951 hergestellt
wordensind, im Wirtschaftsjahrder Herstellungund in
demdarauffolgendenWirtschaftsjahrSonderabschreibun-
gen bis zu je 10 vom Hundertder Herstellungskosten
vornehmen.DenHerstellungskosteneinesGebäudeswer-
den die Aufwendungengleichgestellt,die nach dem
31.Dezember 1951 zum Wiederaufbaueines durch
Kriegseinwirkungganz oder teilweisezerstörtenGebäu-
des gemachtwerden,wenndiesesGebäudeohne den
Wiederaufbaunichtodernichtmehrvoll zu einemder in
Satz 1 bezeichnetenZweckeverwendetwerdenkann.
(2) Absatz 1 ist entsprechendanwendbarauf die Her-

stellungskosten von land- und forstwirtschaftlichen
Betriebsgebäudenund aufdie AufwendungenzumWie-
deraufbauvondurchKriegseinwirkungganzoderteilweise
zerstörtenland- und forstwirtschaftlichenBetriebsgebäu-
den,wennderGewinnausLand-undForstwirtschaftnach
&4 Abs. 1 ermitteltwird.
(3) Bei nach dem 31. Dezember1966hergestellten

Gebäudenkönnendie Abschreibungennach Absatz 1
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oderAbsatz2 nurinAnspruchgenommenwerden,wenn
die GebäudevomSteuerpflichtigenvorAblaufdes zehn-
ten Kalenderjahrsseit der erstmaligenAufnahmeeiner
gewerblichen oder land- und forstwirtschaftlichenTätigkeit
im GeltungsbereichdiesesGesetzes hergestelltworden
sind. Für Gebäude, die vom Steuerpflichtigen nach Ablauf
des 20. Kalenderjahrsseit der erstmaligenBegründung
eines Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts im Gel-
tungsbereichdiesss Gesetzes, frühestens jedoch seit dem
1. Januar 1950,hergestelltwerden,sindAbschreibungen
nachAbsatz1 oderAbsatz2 nichtzulässig.

87f
Bewertungsfreiheit für abnutzbare Wirtschaftsgüter
des Änlagevermögensprivater Krankenhäuser
(1)Steuerpflichtige,die im Inlandein privatesKranken-

haus betreiben, können unter den Voraussetzungen des
Absatzes2 bei abnutzbarenWirtschaftsgüterndes Anla-
gevermögens, die dem Betriebdieses Krankenhauses die-
nen,imJahr derAnschaffungoderHerstellungundinden
„vierfolgendenJahrenSonderabschreibungenvorrehmen,
“und zwar
1. bei beweglichenWirtschaftsgüterndes Anlagevermö-

gens bis zur Höhevon insgesamt50 vomHundert,
2. bei unbeweglichenWirtschaftsgüterndes Anlagever-

mögensbis zur Höhevon insgesamt30 vomHundert
der Anschaffungs-oderHerstellungskosten.
(2) Die AbschreibungennachAbsatz 1 könnennur in

Anspruch genommen werden, wenn bei dem privaten
Krankenhausim Jahr der Anschaffungoder Herstellung
der Wirtschaftsgüterund im Jahr der Inanspruchnahme
der Abschreibungendie in & 67 Abs. 1 oder 2 der Ab-
gabenordnung bezeichnetenVoraussetzungen erfülltsind.

(3) Die Abschreibungen nach Absatz 1 können bereits
fürAnzahlungenaufAnschaffungskostenundfürTeilher-
stellungskostenin Anspruchgenommenwerden.

87g
Sonderabschreibungzur Förderung

kleiner und mittlererBetriebe
(1)Bei neuenbeweglichenWirtschaftsgüterndesAnla-

gevermögens,die imJahr derAnschaffungoderHerstel-
lungim Betriebdes Steuerpflichtigenausschließlichoder
fast ausschließlich betrieblichgenutzt werden, kann unter
den Voraussetzungendes Absatzes 2 im Jahr der
AnschaffungoderHerstellungnebendenAbsetzungenfür
Abnutzungnach$&7 Abs. 1 oder2 eineSonderabschrei-
bungvon10vomHundertderAnschaffungs-oderHerstel-
Iungskostenin Anspruchgenommenwerden.
(2) Die Sonderabschreibung nach Absatz 1 kann nur in

Anspruch genommen werden, wenn
1. im Zeitpunktder Anschaffungoder Herstellungdes

Wirtschaftsguts
a) der Einheitswert des Betriebs, zu dessen Anlage-

vermögendasWirtschaftsgutgehört,nichtmehrals
120000DeutscheMarkbeträgtund

b) bei Gewerbebetriebenim Sinne des Gewerbe-
steuergesetzesdas Gewerbekapitalnichtmehrals
500000DeutscheMarkbeträgtund

2. das Wirtschaftsgutmindestensein Jahr nach seiner
Anschaffungoder Herstellungin einer inländischen
Betriebsstättedieses Betriebs verbleibt.

4. ÜberschußderEinnahmen
über die Werbungskosten

88
Einnahmen

(1) Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder Geldes-
wertbestehenunddemSteuerpflichtigenimRahmeneiner
der Einkunftsartendes &2 Abs. 1 Nr. 4 bis 7 zufließen.
(2)Einnahmen,die nichtin Geld bestehen(Wohnung,

Kost, Waren und sonstigeSachbezüge),sind mit den
üblichenMittelpreisendes Verbrauchsorts anzusetzen. Bei
Arbeitnehmern,für derenSachbezügedurch Rechtsver-
ordnungnach 817 Abs.1 Nr.3 Viertes Buch Sozial-
gesetzbuchWerte bestimmtworden sirid, sind diese Werte
maßgebend.

89
Werbungskosten

(1) Werbungskostensind Aufwendungenzur Erwer-
bung,SicherungundErhaltungder Einnahmen.Sie sind
bei der Einkunftsartabzuziehen,bei der sie erwachsen
sind. Werbungskosten sind auch
1. SchuldzinsenundaufbesonderenVerpflichtungsgrün-

den beruhendeRentenunddauerndeLasten,soweit
sie miteiner Einkunftsartin wirtschaftlichemZusam-
menhang stehen. Bei Leibrenten kann nur der Anteil
abgezogenwerden,dersichausderin8 22Nr. 1Satz
3 Buchstabea aufgeführtenTabelleergibt;inden Fäl-
lendes$22Nr.1Satz3 Buchstabea letzterSatzkann
nurderAnteil,dernachder indieserVorschriftvorge-
sehenen Rechtsverordnungzu ermittelnist, abgezogen
werden;

2. SteuernvomGrundbesitz,sonstigeöffentlicheAbga-
benundVersicherungsbeiträge,soweitsolcheAusga-
bensichaufGebäudeoderaufGegenständebeziehen,
die dem Steuerpflichtigenzur Einnahmeerzielung
dienen;

3. Beiträgezu Berufsständenund sonstigenBerufsver-
bänden,derenZwecknichtaufeinenwirtschaftlichen
Geschäftsbetriebgerichtetist;

4. Aufwendungendes Arbeitnehmersfür Fahrten zwi-
schen Wohnungund Arbeitsstätte.Bei Fahrtenmit
einemeigenenKraftfahrzeugwerdendie Aufwendun-
gen für jedenArbeitstag,an dem das Kraftfahrzeug
benutztwird,nurinHöhederfolgendenPauschbeträge
anerkannt:
a) bei Benutzungeines Kraftwagens

0,36 Deutsche Mark,
b) bei Benutzung eines Motorrads

oder Motorrollers 0,16 Deutsche Mark
fürjedenKilometer,dendieWohnungvonderArbeits-
stätteentferntliegt;fürdieBestimmungderEntfernung
istdiekürzestebenutzbareStraßenverbindungmaßge-
bend.Wird dem Arbeitnehmervom Arbeitgeberfür
Fahrtenzwischen Wohnung undArbeitsstätteein Kraft-
fahrzeugzur Verfügunggestellt,so kann der Arbeitneh-



geltendmachen;
5. notwendigeMehraufwendungen,dieeinemArbeitneh-

merwegeneineraus beruflichemAnlaßbegründeten
doppelten Haushaltsführung entstehen, und zwar
unabhängigdavon,auswelchenGründendiedoppelte
Haushaltsführungbeibehaltenwird. Eine doppelte
Haushaltsführungliegt vor, wenn der Arbeitnehmer
außerhalb des Ortes, in dem er einen eigenen Haus-
stand unterhält,beschäftigt ist und auch am Beschäfti-
gungsort wohnt. Aufwendungenfür Fahrten vom
Beschäftigungsortzum Ort des eigenenHausstands
und zurück(Familienheimfahrten)könnenjeweilsnur
füreineFamilienheimfahrtwöchentlichals Werbungs-
kostenabgezogenwerden.Bei Familienheimfahrten
miteigenemKraftfahrzeugist je Kilometerder Entfer-
nungzwischendemOrtdes eigenenHausstandsund
dem BeschäftigungsortNummer4 Satz 2 entspre-
chend anzuwenden. Bei Familienheimfahrtenmit
einemvomArbeitgeberzurVerfügunggestelltenKraft-
fahrzeugist Nummer4 Satz 3 entsprechendanzu-
wenden;

6. Aufwendungenfür Arbeitsmittel(Werkzeugeund Be-
rufskleidung);

7. AbsetzungenfürAbnutzungundfürSubstanzverringe-
rung (8 7 Abs. 1 und 4bis6, 8 7 a Abs. 1bis3, 5und 7
und$ 7b).
(2)AbweichendvonAbsatz1 Nr. 4 Sätze2 und3 und

Nr. 5 Sätze4 und5 werden
1. bei Körperbehinderten,derenMinderungder Erwerbs-

fähigkeitmindestens70 vomHundertbeträgt,
2. bei Körperbehinderten, deren Minderung der Erwerbs-

fähigkeitwenigerals70vomHundert,abermindestens
50vomHundertbeträgtunddieerheblichgehbehindert
sind,

für FahrtenzwischenWohnungundArbeitsstätteundfür
FamilienheimfahrtenaufAntragdietatsächlichenAufwen-
dungenabgezogen.DieVoraussetzungenderNummern1
und2 sinddurchamtlicheUnterlagennachzuweisen.
(3) Absatz1 Nr. 4 und5 undAbsatz2 geltenbei den

Einkunftsartenim Sinnedes $ 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 7
entsprechend.
(4) Für die Anerkennungvon Mehraufwendungenfür

Verpflegungals WerbungskostenkönnendurchRechts-
verordnungder Bundesregierungmit Zustimmungdes
Bundesrates Höchstbeträgebestimmtwerden; diese
Höchstbeträgedürfen140vom Hundertder pauschalen
Tagegeldbeträgedes Bundesreisekostengesetzesnicht
überschreiten.
(5) $ 4 Abs. 5 Nr. 8 undAbs. 6 giltsinngemäß.

89a
Pauschbeträgefür Werbungskosten

Für Werbungskostensind bei der Ermittlungder Ein-
künftedie folgendenPauschbeträgeabzuziehen,wenn
nichthöhereWerbungskostennachgewiesenwerden:
1. von den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit:

ein Pauschbetrag von 564 Deutsche Mark;
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2. vonden Einnahmenaus Kapitalvermögen:
ein Pauschbetrag von 100 Deutsche Mark;
bei Ehegatten, die nach den 88 26, 26 b zusammen
veranlagtwerden,erhöhtsichdieserPauschbetragauf
insgesamt200 DeutscheMark;

3. vonden EinnahmenimSinnedes $ 22 Nr. 1 und1a:
ein Pauschbetrag von insgesamt 200 Deutsche Mark.

Die Pauschbeträge dürfen im Fall der Nummer 1 nur bis
zur Höheder umdie Freibeträgenach$ 19Abs. 2 bis4
gemindertenEinnahmen,in den Fällen der Nummern2
und 3 nur bis zur Höhe der Einnahmenabgezogen
werden.

4 a. UmsatzsteuerrechtlicherVorsteuerabzug

89b
(1)DerVorsteuerbetragnach8 15desUmsatzsteuerge-

setzesgehört,soweiter beiderUmsatzsteuerabgezogen
werdenkann,nichtzu den Anschaffungs-oder Herstel-
lungskostendesWirtschaftsguts,aufdessenAnschaffung
oder Herstellung er entfällt.Der Teil des Vorsteuerbetrags,
der nichtabgezogenwerdenkann,brauchtdenAnschaf-
fungs-oder Herstellungskostendes Wirtschaftsguts,auf
dessenAnschaffungoderHerstellungderVorsteuerbetrag
entfällt, nicht zugerechnet zu werden,
1. wenner 25 vom Hundertdes Vorsteuerbetragsund

500 Deutsche Mark nicht übersteigt, oder
2. wenndiezumAusschlußvomVorsteuerabzugführen-

den Umsätze nicht mehr als 3 vom Hundertdes
Gesamtumsatzesbetragen.
(2)Wirdder Vorsteuerabzugnach$ 15a des Umsatz-

steuergesetzesberichtigt,so sind die Mehrbeträgeals
Betriebseinnahmenoder Einnahmen,die Minderbeträge
als Betriebsausgabenoder Werbungskostenzu behan-
deln;die Anschaffungs-oderHerstellungskostenbleiben
unberührt.

5. Sonderausgaben

g10
(1)SonderausgabensinddiefolgendenAufwendungen,

wennsiewederBetriebsausgabennochWerbungskosten
sind:
1. Unterhaltsleistungenan den geschiedenenoderdau-
“ernd getrennt lebenden unbeschränkteinkommen-
steuerpflichtigen Ehegatten, wenn der Geber dies mit
Zustimmungdes Empfängersbeantragt.Eine Rück-
nahmedes Antragsoder der Zustimmungist nicht
zulässig.Das giltauch,wennder AntragzumZweck
der EintragungeinesFreibetragsauf der Lohnsteuer-
karteoderderFestsetzungvonEinkommensteuer-Vor-
auszahlungengestelltworden ist. Die Unterhaltslei-
stungenkönnen bis zu 18000 Deutsche Mark im
Kalenderjahrabgezogenwerden.Entsprechendesgilt
auchfürUnterhaltsleistungenindenFällenderNichtig-
keitoderderAufhebungder Ehe;

1a.auf besonderen Verpflichtungsgründenberuhende
Renten und dauernde Lasten, die nicht mit Einkünften
in wirtschaftlichemZusammenhang stehen, die bei der



Veranlagung außer Betracht bleiben. Bei Leibrenten
kann nur der Anteil abgezogen werden, der sich aus
der in 822 Nr. 1 Satz3 Buchstabe a aufgeführten
Tabelle ergibt;in den Fällen des $22 Nr.1 Satz3
Buchstabe a letzterSatz kann nur der Anteil, der nach
der in dieserVorschriftvorgesehenenRechtsverord-
nungzu ermittelnist,abgezogenwerden;

. a) Beiträge zu Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversi-
cherungen, zu den gesetzlichen Rentenversiche-
rungenundan die BundesanstaltfürArbeit;

b) Beiträgezu denfolgendenVersicherungenaufden
Erlebens-oderTodesfall:
aa) Risikoversicherungen, die nur für den Todesfall

eine Leistung vorsehen,
bb) Rentenversicherungen ohne Kapitalwahlrecht,
cc) RentenversicherungenmitKapitalwahlrechtge-

gen laufende Beitragsleistung, wenn das Kapi-
talwahlrechtnicht vor Ablauf von zwölf Jahren
seitVertragsabschlußausgeübtwerdenkann,

dd) Kapitalversicherungengegen laufende Bei-
tragsleistungmitSparanteil,wennder Vertrag
für die Dauer von mindestenszwölf Jahren
abgeschlossenwordenist.

Fondsgebundene Lebensversicherungen sind ausge-
schlossen;

. BeiträgeanBausparkassenzurErlangungvonBaudar-
lehen. Beiträge, die nach Ablauf von vier Jahren seit
Vertragsabschluß geleistet werden, können nur inso-
weit abgezogen werden, als sie das Eineinhalbfache
desdurchschnittlichenJahresbetragsderindenersten
vierJahren geleistetenBeiträgeimVeranlagungszeit-
raum nicht übersteigen;

. gezahlteKirchensteuer;

. die nach&211 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Lastenaus-
gleichsgesetzesabzugsfähigenTeileder Vermögens-
abgabe,derHypothekengewinnabgabeundderKredit-
gewinnabgabe;

. Steuerberatungskosten;
7. Aufwendungendes SteuerpflichtigenfürseineBerufs-

ausbildungoder seine Weiterbildungin einemnicht
ausgeübtenBerufbiszu 900DeutscheMarkimKalen-
derjahr.DieserBetragerhöhtsichauf 1200Deutsche
Mark,wennderSteuerpflichtigewegenderAusbildung
oderWeiterbildungaußerhalbdes Orts untergebracht
ist, in demer eineneigenenHausstandunterhält.Die
Sätze1und2 geltenentsprechend,wenndemSteuer-
pflichtigenAufwendungenfür eine Berufsausbildung
oderWeiterbildungseines Ehegattenerwachsenund
die Ehegattendie Voraussetzungendes $&26 Abs. 1
Satz 1 erfüllen;in diesem Fall können die Beträge von
900DeutscheMarkund1200DeutscheMarkfürden

“in der Berufsausbildungoder Weiterbildungbefindii-
chenEhegatteninsgesamtnureinmalabgezogenwer-
den.AlsAufwendungenfüreineBerufsausbildunggel-
ten auch Aufwendungen für eine hauswirtschaftliche
Aus- oderWeiterbildung.Zu den Aufwendungenfür
eine Berufsausbildungoder Weiterbildunggehören
nichtAufwendungenfür den Lebensunterhalt,es sei
denn,daßes sichumMehraufwendungenhandelt,die
durch eine auswärtigeUnterbringungim Sinne des
Satzes 2 entstehen.

(2) Voraussetzung für den Abzug der in Absatz 1 Nr. 2

—wenn es sich um Versicherungsbeiträgemit Sparan-
teil oder Bausparbeiträge handelt—weder unmittelbar
nochmittelbarin wirtschaftlichemZusammenhangmit
der AufnahmeeinesKreditsstehen,
nicht in unmittelbarem wirtschaftliichemZusammen-
hang mit steuerfreien Einnahmen stehen,
an Versicherungsunternehmenoder Bausparkassen,
die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitungim Inland
habenoderdenendieErlaubniszumGeschäftsbetrieb
im Inland erteilt ist, oder an einen Soziaiversicherungs-
trägergeleistetwerdenund
nicht vermögenswirksame Leistungen darstellen, für
dieeineArbeitnehmer-Sparzulagenach$ 13des Fünf-
ten Veermögensbildungsgesetzesgewährt wird.
(3)Vorsorgeaufwendungen(Absatz4 Nr.2 und3) kön-

Beiträgeim Sinnedes Absatzes1 Nr. 2 und3
zusammenbiszu 2 340DeutscheMark,
im Fallder Zusammenveranlagungvon Ehegatten
biszu 4 680DeutscheMark;
Beiträgeim Sinnedes Absatzes1 Nr. 2
zusätzlichbiszu 3 000DeutscheMark,
im Fall der Zusammenveranlagungvon Ehegatten
biszu 6 000DeutscheMark.
DieseBeträgevermindernsich
a) bei Arbeitnehmern um den vom Arbeitgeber gelei-

stetengesetzlichenBeitragzur gesetzlichenRen-
tenversicherungsowie um steuerfreieZuschüsse
des ArbeitgebersimSinnedes $ 3 Nr. 62 Sätze2
bis4,

b) beiSteuerpflichtigen,diewährenddesganzenKa-
lenderjahrs
aa) in der gesetzlichenRentenversicherungversi-

cherungsfreioderaufAntragdesArbeitgebers
vonderVersicherungspflichtbefreitwarenund
denenfürdenFall ihresAusscheidensaus der
BeschäftigungaufGrunddes Beschäftigungs-
verhältnisseseinelebenslänglicheVersorgung
oder an derenStelleeine Abfindungzusteht
oderdie in dergesetzlichenRentenversiche-
rung nachzuversichern sind,
nicht der gesetzlichenRentenversicherungs-
pflichtunterliegen,eineBerufstätigkeitausge-
übt und im Zusammenhangdamitauf Grund
vertraglicherVereinbarungenAnwartschafts-
rechteaufeineAltersversorgungganzoderteil-
weise ohneeigeneBeitragsleistungerworben
haben.Als eigeneBeitragsleistunggiltauchdie
Minderung eines etwaigen Ausgleichsan-
spruchsnach8 89b des Handelsgesetzbuchs
durch einen Versorgungsanspruch und die An-
rechnungeinesetwaigenAusgleichsanspruchs
nach$89bdesHandelsgesetzbuchsaufeinen
Versorgungsanspruch,
Einkünfte im Sinne des 8 22 Nr. 4 in Ausübung
eines Mandats bezogen haben,

bbDe

cc)



um9vomHundertderEinnahmenausderBeschäf-
tigungoderTätigkeit,höchstensdes Jahresbetrags
derBeitragsbemessungsgrenzeindergesetzlichen
Rentenversicherung der Angestellten,

c) bei selbständigen Künstlern und Publizisten um den
steuerfreienBetragimSinnedes8 3 Nr.57,dendie
Künstlersozialkasse an die Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte leistet;

3. Beiträge im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und 3, die die
nach den Nummern 1 und 2 abziehbaren Beträge
übersteigen,zur Hälfte, höchstens bis zu 50 vom Hun-
dert des Höchstbetrags nach Nummer 1.
(4) Steuerpflichtige,die Anspruch auf eine Prämie nach

dem Wohnungsbau-Prämiengesetz haben, können für
jedes Kalenderjahr wählen, ob sie für Bausparbeiträge
(Absatz 1 Nr. 3) den Sonderausgabenabzug oder eine
Prämie nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz erhalten
wollen (Wahlrecht).Das Wahlrecht kann für die Bauspar-
beiträgeeinesKalenderjahrsnureinheitlichausgeübtwer-
den. Steuerpflichtige, die im Sparjahr ($ 4 Abs. 1 Woh-
nungsbau-Prämiengesetz)eine Höchstbetragsgemein-
schatt($3 Abs. 5 Wohnungsbau-Prämiengesetz)bilden,
könnenihrWahlrechtnureinheitlichausüben.Das Wahl-
recht wird zugunsten des Sonderausgabenabzugs
dadurchausgeübt,daß der Steuerpflichtigeeinen aus-
drücklichenAntragaufBerücksichtigungder betreffenden
Sonderausgabenstellt.
(5) Der Steuerpflichtigeoder Personen, denen im Kalen-

derjahr der Beitragsleistunggemeinsam der Höchstbetrag
des &2 Abs. 5 des Spar-Prämiengesetzesoderdes $ 3
Abs. 5 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes zusteht, kön-
nenfürBausparbeiträgedenSonderausgabenabzugnicht
erhalten,wenn der Steuerpflichtigeoder eine der bezeich-
neten Personen eine Prämie nach dem Spar-Prämienge-
setz oder dem Wohnungsbau-Prämiengesetz beantragt
hat (Kumulierungsverbot).
(6) Nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ist eine

Nachversteuerungdurchzuführen
1. bei Rentenversicherungen gegen Einmalbeitrag

(Absatz1 Nr. 2 Buchstabeb Doppelbuchstabebb),
wennvor Ablauf von zwölf Jahren seit Vertragsab-
schluß, außer im Schadensfall oder bei Erbringung der
vertragsmäßigenRentenleistung,Einmalbeiträgeganz
oderzumTeil zurückgezahltoderAnsprücheaus dem
Versicherungsvertragganz oder zum Teil abgetreten
oder beliehen werden;

2. beiBausparverträgen(Absatz1Nr.3),wennvorAblauf
vonzehn Jahren seit Vertragsabschlußdie Bauspar-
summeganzoderzumTeil ausgezahlt,geleisteteBei-
trägeganzoderzumTeil zurückgezahltoderAnsprü-
cheausdemBausparvertragabgetretenoderbeliehen
werden.Unschädlichist jedoch die vorzeitigeVerfü-
gung,wenn
a) die Bausparsumme ausgezahlt oder die Ansprüche

ausdemVertragbeliehenwerdenundder Steuer-
pflichtigedie empfangenenBeträgeunverzüglich
undunmittelbarzumWohnungsbauverwendetoder

b) imFallderAbtretungderErwerberdieBausparsum-
me oder die auf Grund einer Beleihung empfange-
nen Beträge unverzüglichund unmittelbarzum
Wohnungsbaufür den Abtretendenoder dessen
Angehörige im Sinne des 8 15 der Abgabenordnung
verwendetoder
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c) derSteuerpflichtigeoderseinvonihmnichtdauernd
getrenntlebenderEhegattenachVertragsabschluß
gestorben oder völlig erwerbsunfähig geworden ist
oder

d) derSteuerpflichtigenachVertragsabschlußarbeits-
los gewordenist und die Arbeitslosigkeitminde-
stensein Jahr langununterbrochenbestandenhat
und im Zeitpunktder vorzeitigenVerfügungnoch
bestehtoder

e) der Steuerpflichtige,der Staatsangehörigereines
Staatesist, mitdemdie BundesregierungVerein-
barungenüberAnwerbungundBeschäftigungvon
Arbeitnehmernabgeschlossenhat und der nicht
Mitgliedder EuropäischenGemeinschaftenist,
aa) den Geltungsbereichdieses Gesetzes auf

Dauer verlassen hat oder
bb) wennerdieBausparsummeoderdieZwischen-

finanzierung nach den 88 1 bis 6 des Gesetzes
über eine Wiedereingliederungshilfeim Woh-
nungsbau für rückkehrende Ausländer vom
18.Februar1986(BGBl.| S. 286)unverzüglich
und unmittelbarzum Wohnungsbau im Heimat-
landverwendetund innerhalbvon vier Jahren
unddreiMonatennachBeginnderAuszahlung
der Bausparsumme, spätestens am 31. März
1998, den Geltungsbereich dieses Gesetzes
auf Dauerverlassenhat.

Als WohnungsbaugeltenauchbaulicheMaßnahmen
des Mieterszur ModernisierungseinerWohnung.

810a
Steuerbegünstigung

des nicht entnommenen Gewinns

(1) Steuerpflichtige, die
1. aufGrunddes Bundesvertriebenengesetzeszur Inan-

spruchnahmevon Rechten und Vergünstigungen
berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,Weltan-
schauungoder politischerGegnerschaftgegen den
Nationalsozialismusverfolgtwordensind,

ihre frühereErwerbsgrundlageverlorenhabenund ihre
GewinneausLand-undForstwirtschaftundausGewerbe-
betriebnach$4Abs.1odernach85ermitteln,könnenauf
Antragbis zu 50 vom Hundertder Summe der nicht
entnommenenGewinne,höchstensaber20000Deutsche
Mark als Sonderausgabenvom Gesamtbetragder Ein-
künfteabziehen.Als nichtentnommengiltauch der Teil
der Summeder Gewinne,der zur Zahlungder auf die
BetriebsvermögenentfallendenAbgaben nach dem
Lastenausgleichsgesetzverwendetwird.Deralssteuerbe-
günstigtin AnspruchgenommeneTeil der Summeder
GewinneistbeiderVeranlagungbesondersfestzustellen.
(2)Übersteigenin einemderaufdie Inanspruchnahme

der Steuerbegünstigung (Absatz 1) folgenden drei Jahre
bei dem Steuerpflichtigen oder seinem Gesamtrechts-
nachfolgerdie Entnahmenaus demBetriebdie Summe
der bei der Veranlagung zu berücksichtigenden Gewinne
aus Land- und Forstwirtschaftund aus Gewerbebetrieb, so
ist der übersteigendeBetrag (Mehrentnahme)bis zur
HöhedesbesondersfestgestelltenBetrags(Absatz1 letz-
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ter Satz) dem Einkommen imJahr der Mehrentnahmezum
Zweck der Nachversteuerung hinzuzurechnen. Beträge,
diezurZahlungderaufdieBetriebsvermögenentfallenden
Abgaben nach dem Lastenausgleichsgesetz verwendet
werden,rechnenauchindiesemFallnichtzudenEntnah-
men.SoweitEntnahmenzurZahlungvonErbschaftsteuer
aufdenErwerbdesBetriebsvermögensvonTodeswegen
oder auf den Übergang des Betriebsvermögensan Perso-
nenderSteuerklasseIdes&15desErbschaftsteuergeset-
zes verwendetwerdenodersoweitsichEntnahmendurch
Veräußerung des Betriebs (88 14 und 16) ergeben, unter-
liegen sie @inerNachversteuerungmit den Sätzen des
8 34 Abs. 1; das gilt nicht für die Veräußerung eines Teil-
betriebsundimFall’derUmwandlungineineKapitalgesell-
schaft.AufAntragdesSteuerpflichtigenisteineNachver-
steuerung auch dann vorzunehmen, wenn in dem in
Betracht kommenden Jahr eine Mehrentnahme nicht vor-
liegt.

(3) Die Vorschriftender Absätze 1 und 2 geltenentspre-
chend für den Gewinnaus selbständigerArbeitmit der
Maßgabe, daß dieser Gewinn hinsichtlich der Steuer-
begünstigung(Absatz1) undder Nacnversteuerung(Ab-
satz 2) für sich zu behandeln ist.

(4)Die SteuerbegünstigungnachdenAbsätzen1 bis 3
kann nur für den Veranlagungszeitraum,in dem der Steu-
erpflichtigeimGeltungsbereichdiesesGesetzeserstmals
Einkünfteaus Land-undForstwirtschaft,Gewerbebetrieb
oderselbständigerArbeiterzielthat,undfürdiefolgenden
sieben Veranlagungszeiträume in Anspruch genommen
werden.NachAblaufvon20Veranlagungszeiträumenseit
der erstmaligenBegründungeines Wohnsitzes oder
gewöhnlichenAufenthaltsim Geltungsbereichdieses
Gesetzes, frühestens jedoch seit dem 1. Januar 1950, ist
die Inanspruchnahmeder Steuerbegünstigungnachden
Absätzen1 bis 3 nichtzulässig.

8 10b
SteuerbegünstigteZwecke

(1)AusgabenzurFörderungmildtätiger,kirchlicher,reli-
giöser, wissenschaftlicherund staatspolitischerZwecke
und der als besondersförderungswürdiganerkannten
gemeinnützigenZweckesindbiszurHöhevoninsgesamt
5 vom Hundertdes Gesamtbetragsder Einkünfteoder
2 vomTausendder SummedergesamtenUmsätzeund
der im KalenderjahraufgewendetenLöhneundGehälter
als Sonderausgabenabzugsfähig.Ausgabenzur Förde-
rung staatspolitischerZweckekönnennur insoweitals
Sonderausgabenabgezogenwerden,alsfürsienichteine
Steuerermäßigungnach$34g gewährtwordenist. Für
wissenschaftlicheund als besondersförderungswürdig
anerkanntekulturelleZweckeerhöhtsichderVomhundert-
satz von 5 umweitere5 vomHundert.Als Ausgabeim
Sinne dieser Vorschrift gilt auch die Zuwendung von Wirt-

„ schaftsgüternmitAusnahmevonNutzungenundLeistun-
gen. IstdasWirtschaftsgutunmittelbarvorseinerZuwen-
dung einemBetriebsvermögenentnommenworden,so
darf bei der Ermittlungder Ausgabenhöheder bei der
EntnahmeangesetzteWertnichtüberschrittenwerden.In
allen übrigen Fällen bestimmtsich die Höhe der Ausgabe
nachdemgemeinenWertdeszugewendetenWirtschafts-
guts.

(2) Ausgaben zur Förderung staatspolitischer Zwecke
sind Mitgliedsbeiträgeund Spenden an politischeParteien

im Sinne des $ 2 des Parteiengesetzes. Spenden an eine
Partei oder einen oder mehrere ihrer Gebietsverbände,
deren Gesamtwert in einem Kalenderjahr 20 000 Deut-
sche Mark übersteigt, können nur abgezogen werden,
wenn sie nach $&25 Abs. 2 des Parteiengesetzes im
Rechenschaftsbericht verzeichnet worden sind.

810c
Sonderausgaben-Pauschbetrag,

Vorsorge-Pauschbetrag, Vorsorgepauschale

(1)FürSonderausgabenimSinnedes8 10Abs.1Nr.1,
1a, 4 bis 7 und des $ 10 b wird ein Pauschbetrag von
270 Deutsche Mark abgezogen (Sonderausgaben-
Pauschbetrag), wenn der Steuerpflichtige nicht höhere
Aufwendungennachweist.

(2) Für Vorsorgeaufwendungen (8 10Abs. 1 Nr..2 und3)
wird ein Pauschbetrag von 300 Deutsche Mark abgezogen.
(Vorsorge-Pauschbetrag),wennderSteuerpflichtigenicht
höhereAufwendungennachweist.°
(3) Hat der SteuerpflichtigeArbeitslohn bezogen, trittan

die Stelle des Vorsorge-Pauschbetrags nach Absatz 2
eine Vorsorgepauschale. Die Vorsorgepauschale beträgt
1. neun vom Hundert des Arbeitslohns,

höchstens2 340 DeutscheMark,zuzüglich
2. neun vom Hundert des Arbeitslohns,

höchstens 1 170 Deutsche Mark,
mindestens 300 Deutsche Mark. Bei den in Absatz 5
genanntenArbeitnehmerntrittan die Stelleder Beträge
von 2340 Deutsche Mark und 1170 Deutsche Mark
jeweils der Betrag von 1 000 Deutsche Mark. Die Vorsor-
gepauschale ist auf den nächsten durch 54 ohne Rest
teilbaren vollen Deutsche-Mark-Betrag abzurunden, wenn
sie nicht bereits durch 54 ohne Rest teilbar ist.Arbeitsiohn
im Sinne dieser Vorschrift ist der um die Freibeträge nach
8&19Abs. 2 und 3 und den Altersentlastungsbetrag($ 24a)
verminderte Arbeitslohn.

(4) Im Fall der Zusammenveranlagungvon Ehegatten
zur Einkommensteuergiltfolgendes:
1. Der Betragvon 270DeutscheMarkdes Absatzes1,

derBetragvon300DeutscheMarkdesAbsatzes2 und
dieBeträgevon2 340DeutscheMark,1 170Deutsche
Mark, 1000 DeutscheMarksowieder Mindestbetrag
von 300DeutscheMarkdes Absatzes3 sind zu ver-
doppeln;

2. Absatz 3 ist an Stelledes Absatzes2 anzuwenden,
wenn mindestenseiner der EhegattenArbeitslohn
bezogen hat;

9. Absatz3Satz5 istaufdenArbeitslohnjedesEhegatten
gesondert anzuwenden.

Nummer 1 gilt mit Ausnahmeder Verdoppelungdes
Betrags von 300 Deutsche Mark des Absatzes 2 auch,
wenndie tariflicheEinkommensteuernach$32a Abs.6
zu ermitteln ist.

(5) Absatz 3 Satz 3 gilt für Arbeitnehmer, die während
des ganzenoder einesTeils des Kalenderjahrs
1. zu den in & 10 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b Doppelbuch-

stabe aa und bb genannten Personen gehören oder
2. Versorgungsbezügeim Sinnedes 8 19 Abs. 2 Nr. 1

erhalten oder



3. Altersruhegeldaus der gesetzlichenRentenversiche-
rung erhalten.

(6) Beziehenim Fall der Zusammenveranlagungvon
EhegattenzurEinkommensteuerbeideEhegattenArbeits-
lohn und gehörtnur ein Ehegattezu den in Absatz 5
genannten Arbeitnehmern, so beträgt die Vorsorgepau-
schaleabweichendvondenAbsätzen3 und4
1. 18vomHundertdesArbeitslohns(Absatz3 Satz5)des

Ehegatten,dernichtzudemPersonenkreisdesAbsat-
zes 5 gehört, zuzüglich

2. 18vom Hundertdes Arbeitslohns (Absatz 3 Satz 5) des
Ehegatten,derzu demPersonenkreisdesAbsatzes5
gehört,höchstens2 000DeutscheMark.

DabeidürfendieHöchstbeträgedes$ 10Abs.3 Nr. 1 und
3 nichtüberschrittenwerden.Mindestensist der Betrag
abzuziehen, der sich nach den Absätzen 3 und 4 ergibt,
wenn nur der zu dem Personenkreis des Absatzes 5
gehörende Ehegatte Arbeitsiohn bezogen hätte. Die Vor-
sorgepauschaleistaufdennächstendurch54 ohneRest
teilbaren vollen Deutsche-Mark-Betrag abzurunden, wenn
sie nicht bereits durch 54 ohne Rest teilbar ist.

8 10d
Verlustabzug

Verluste, die bei der Ermittlungdes Gesamtbetrags der
Einkünfte nicht ausgeglichen werden, sind bis zu einem
Betrag von insgesamt 10 Millionen Deutsche Mark wie
Sonderausgabenvom Gesamtbetragder Einkünftedes
zweiten dem Veranlagungszeitraum vorangegangenen
Veranlagungszeitraumsabzuziehen;soweit ein Abzug
danach nicht möglich ist, sind sie wie Sonderausgaben
vomGesamtbetragderEinkünftedeserstendemVeranla-
gungszeitraumvorangegangenenVeranlagungszeitraums
abzuziehen.SindfürdievorangegangenenVeranlagungs-
zeiträume bereits Steuerbescheide erlassen worden, so
sind sie insoweit zu ändern, als der Verlustabzug zu
gewährenoderzuberichtigenist.Dasgiltauchdann,wenn
die Steuerbescheideunanfechtbargewordensind; die
Verjährungsfristenendeninsoweitnicht,bevordieVerjäh-
rungsfristfürdenVeranlagungszeitraumabgelaufenist,in
demVerlustenichtausgeglichenwerden.Soweitdienicht
ausgeglichenen Verluste den Betrag von insgesamt
10MillionenDeutscheMarkübersteigenoder ein Abzug
dernichtausgeglichenenVerlustenachdenSätzen1bis3
nichtmöglichist,sinddieseindenfolgendenfünfVeranla-
gungszeiträumenwie Sonderausgabenvom Gesamtbe-
tragder Einkünfteabzuziehen;derAbzugistnur insoweit
zulässig,alsdieVerlusteindenvorangegangenenVeran-
lagungszeiträumennichtabgezogenwerdenkonnten.

8 10e
Steuerbegünstigungder zu eigenen
Wohnzwecken genutzten Wohnung

im eigenenHaus
(1) Der Steuerpflichtigekannvon den Herstellungsko-

steneinerWohnungineinemimInlandbelegeneneigenen
HausodereineriminlandbelegeneneigenenEigentums-
wohnungzuzüglichderHälftederAnschaffungskostenfür
den dazugehörendenGrund und Boden (Bemessungs-
grundlage) im Jahr der Fertigstellung und in den sieben
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folgendenJahren jeweilsbiszu5 vomHundert,höchstens
jeweils15000DeutscheMarkwieSonderausgabenabzie-
hen.Voraussetzungist,daßderSteuerpflichtigedieWoh-
nunghergestelltundindemjeweiligenJahr desZeitraums
nach Satz 1 (Abzugszeitraum) zu eigenen Wohnzwecken
genutzthatunddie WohnungkeineFerienwohnungoder
Wochenendwohnung ist. Eine Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken liegt auch vor, wenn Teile einer zu eigenen
Wohnzwecken genutzten Wohnung unentgeltlichzu
Wohnzwecken überlassen werden. Hat der Steuerpflich-
tigedieWohnungangeschafft,sosinddieSätze1bis3mit
der Maßgabeanzuwenden,daßan dieStelledes Jahres
der Fertigstellungdas Jahr der Anschaffungundan die
StellederHerstellungskostendieAnschaffungskostentre-
ten. Bei einemAnteilan der zu eigenenWohnzwecken
genutztenWohnungkann der Steuerpflichtigeden ent-
sprechenden Teil der Abzugsbeträge nach Satz 1 wie
Sonderausgabenabziehen.WerdenTeile der Wohnung
nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzt, ist die Bemes-
sungsgrundlageumdenaufdennichtzu eigenenWohn-
zwecken entfallendenTeil zu kürzen.Satz 4 ist nicht
anzuwenden,wennderSteuerpflichtigedieWohnungoder
einenAnteildaranvon seinemEhegattenanschafftund
bei den Ehegatten die Voraussetzungen des 8 26 Abs. 1
vorliegen.
(2)Absatz1giltentsprechendfürHerstellungskostenzu

eigenen Wohnzwecken genutzterAusbauten und Erweite-
rungenan einerim Inlandbelegenen,zu eigenenWohn-
zweckengenutztenWohnung.
(3) Der Steuerpflichtigekanndie Abzugsbeträgenach

den Absätzen 1 und 2, die er inden ersten drei Jahren des
Abzugszeitraums nicht ausgenutzt hat, bis zum Ende des
viertenJahres desAbzugszeitraumsabziehen.Nachträgli-
che Herstellungskosten oder Anschaffungskosten, die bis
zum Ende des Abzugszeitraums entstehen, können vom
Jahr ihrer Entstehung an für die Veranlagungszeiträume,
in denen der SteuerpflichtigeAbzugsbeträgenach den
Absätzen 1 und 2 hätte abziehen können, so behandelt
werden,als wären sie zu Beginndes Abzugszeitraums
entstanden.

(4)DieAbzugsbeträgenachdenAbsätzen1und2kann
der SteuerpflichtigenurfüreineWohnungoderfüreinen
Ausbauoder eine Erweiterungabziehen.Ehegatten,bei
denen die Voraussetzungendes 826 Abs.1 vorliegen,
könnendieAbzugsbeträgenachdenAbsätzen1und2 für
insgesamtzweider inSatz1bezeichnetenObjekteabzie-
hen, jedoch nicht gleichzeitigfür zwei in räumlichen
Zusammenhang belegene Objekte, wenn bei den Ehegat- .
ten im Zeitpunktder Herstellungoder Anschaffungder
Objektedie Voraussetzungendes $26 Abs.1 vorliegen.
Den Abzugsbeträgen stehen die erhöhten Absetzungen
nach$ 7 b in der jeweiligenFassungab Inkrafttretendes
Gesetzesvom 16.Juni 1964(BGBl.I S. 353) und nach
815 Abs.1 bis 4 des Berlinförderungsgesetzesin der
jeweiligenFassung ab Inkrafttretendes Gesetzesvom
11.Juli 1977 (BGBl.I S. 1213)gleich.Nutztder Steuer-
pflichtigedie WohnungimeigenenHausoderdie Eigen-
tumswohnung(Erstobjekt)nicht bis zum Ablauf des
Abzugszeitraums zu eigenen Wohnzwecken und kann er
deshalbdie AbzugsbeträgenachdenAbsätzen1 und2
nichtmehr in Anspruch nehmen,so kanner die Abzugsbe-
trägenachAbsatz1beieinerweiterenWohnungimSinne
desAbsatzes1Satz1 (Folgeobjekt)inAnspruchnehmen,
wenn er das Folgeobjekt innerhalb von zwei Jahren vor



684

unddreiJahren nachAblaufdes Veranlagungszeitraums,
indemerdasErstobjektletztmalszu eigenenWohnzwek-
ken genutzt hat, anschafft oder herstellt; Entsprechendes
giltbeieinemAusbauodereinerErweiterungeinerWoh-
nung.ImFalldesSatzes4 istderAbzugszeitraumfürdas
FolgeobjektumdieAnzahlderVeranlagungszeiträumezu
kürzen,indenenderSteuerpflichtigefürdasErstobjektdie
Abzugsbeträge nach den Absätzen 1 und 2 hätteabziehen
können;hatderSteuerpflichtigedas Folgeopjektineinem
Veranlagungszeitraum,in demer das Erstobjektnochzu
eigenen Wohnzwecken genutzt hat, hergestelltoder ange-
schafftoder ausgebautoder erweitert,so beginntder
AbzugszeitraumfürdasFolgeobjektmitAblaufdesVeran-
lagungszeitraums, in dem der Steuerpflichtigedas Erstob-
jektletztmalszueigenenWohnzweckengenutzthat.Dem
ErstobjektimSinnedes Satzes4 stehtein Erstobjektim
Sinnedes$ 7 b Abs.5 Satz4 sowiedes$ 15Abs. 1 und
des 8 15b Abs.1des Berlinförderungsgesetzesgleich.

(5)SindmehrereSteuerpflichtigeEigentümereinerzu
eigenenWohnzweckengenutztenWohnung,so ist Ab-
satz4 mitderMaßgabeanzuwenden,daßderAnteildes
SteuerpflichtigenanderWohnungeinerWohnunggleich-
steht;Entsprechendesgiltbei demAusbauoderbei der
Erweiterung einer zu eigenen Wohnzwecken genutzten
Wohnung. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn Eigentümer
derWohnungausschließlichderSteuerpflichtigeundsein
Ehegatte sind und bei den Ehegatten die Voraussetzun-
gendes$26Abs. 1vorliegen.ErwirbtimFalldesSatzes2
ein EhegatteinfolgeErbfallseinenMiteigentumsanteilan
der Wohnung hinzu, so kann er die auf diesen Anteil
entfallendenAbzugsbeträgenachdenAbsätzen1 und2
weiterin derbisherigenHöheabziehen;Entsprechendes
gilt,wennimFalldes Satzes2 währenddesAbzugszeit-
raumsdie Voraussetzungendes 8 26 Abs.1 wegfallen
undeinEhegattedenAnteildesanderenEhegattenander
Wohnungerwirbt.

(6) Aufwendungendes Steuerpflichtigen,die bis zum
BeginndererstmaligenNutzungeinerWohnungimSinne
des Absatzes 1 zu eigenen Wohnzwecken entstehen,
unmittelbarmit der Herstellungoder Anschaffungdes
GebäudesoderderEigentumswohnungoderderAnschaf-
fungdesdazugehörendenGrundundBodenszusammen-
hängen,nichtzu den HerstellungskostenoderAnschaf-
fungskosten der Wohnung oder zu den Anschaffungsko-
stendes GrundundBodensgehörenunddie imFall der
Vermietungoder Verpachtungder Wohnungals Wer-
bungskostenabgezogenwerden könnten,könnenwie
Sonderausgabenabgezogenwerden.WirdeineWohnung
bis zum Beginn der erstmaligenNutzungzu eigenen
Wohrizweckenvermietetoderzueigenenberuflichenoder
eigenenbetrieblichenZweckengenutztundsinddieAuf-
wendungenWerbungskostenoder Betriebsausgaben,
könnensienichtwieSonderausgabenabgezogenwerden.
DieSätze1und2 geltenentsprechendbeiAusbautenund
ErweiterungenaneinerzuWohnzweckengenutztenWoh-
nung.

- (7) Sind mehrere Steuerpflichtige Eigentümer einer zu
eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung, so können
die AbzugsbeträgenachdenAbsätzen1 und2 unddie
Aufwendungen nach Absatz 6 Satz 1 gesondert und ein-

heitlichfestgestelltwerden.Die für die gesonderteFest-
stellungvon Einkünftennach 8 180 Abs. 1 Nr.2 Buch-
stabe a der Abgabenordnung geltenden Vorschriften sind
entsprechend anzuwenden.

6. Vereinnahmung und Verausgabung
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(1)Einnahmensind innerhalbdes Kalenderjahrsbezo-
gen, in demsie demSteuerpflichtigenzugeflossensind.
Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen, die dem Steuer-
pflichtigen kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit nach
Beendigungdes Kalenderjahrs,zu demsie wirtschaftlich
gehören,zugeflossensind,geltenals indiesemKalender-
jahr bezogen. Für Einnahmen aus nichtselbständiger
Arbeitgilt8 38a Abs. 1 Sätze2 und3. Die Vorschriften°
über die Gewinnermittlung ($ 4 Abs. J, $ 5) bleiben unbe-
rührt.

(2)Ausgabensind fürdas Kalenderjahrabzusetzen,in
dem sie geleistet worden sind. Für regelmäßigwiederkeh-
rendeAusgabengiltAbsatz1 Satz 2 entsprechend.Die
Vorschriften über die Gewinnermittlung ($ 4 Abs. 1, 8 5)
bleibenunberührt.

7. NichtabzugsfähigeAusgaben
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Soweitin$ 10Abs. 1Nr.1,2bis7, 8 10bund8833bis
33 c nichts anderes bestimmt ist, dürfen weder bei den
einzelnenEinkunftsartennochvomGesamtbetragderEin-
künfteabgezogenwerden
1. diefürdenHaushaltdesSteuerpflichtigenundfürden

Unterhaltseiner Familienangehörigenaufgewendeten
Beträge.DazugehörenauchdieAufwendungenfürdie
Lebensführung,die die wirtschaftlicheoder gesell-
schaftlicheStellung des Steuerpflichtigenmit sich
bringt, auch wenn sie zur Förderung des Berufs oder
derTätigkeitdes Steuerpflichtigenerfolgen;

2. freiwilligeZuwendungen,Zuwendungenauf Grund
einerfreiwilligbegründetenRechtspflichtund Zuwen-
dungenan einegegenüberdemSteuerpflichtigenoder
seinem Ehegatten gesetzlich unterhaltsberechtigte
Person oder deren Ehegatten,auch wenn diese
ZuwendungenaufeinerbesonderenVereinbarungbe-
ruhen;

3. dieSteuernvomEinkommenundsonstigePersonen-
steuernsowie die Umsatzsteuerfür den Eigenver-
brauch und für Lieferungen oder sonstige Leistungen,
die Entnahmensind;

4. ineinemStrafverfahrenfestgesetzteGeldstrafen,son-
stige Rechtsfolgen vermögensrechtlicher Art, bei
denender Strafcharakterüberwiegt,und Leistungen
zur Erfüllung von Auflagen oder Weisungen, soweit die
Auflagen oder Weisungen nicht lediglich der Wieder-
gutmachungdes durch die Tat verursachtenSchadens
dienen.



8. Die einzelnen Einkunftsarten

a) Land- und Forstwirtschaft
($ 2 Abs. 1 Nr. 1)

8 13
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

(1) Einkünfteaus Land-und Forstwirtschaftsind
1. Einkünfte aus dem Betrieb von Landwirtschaft, Forst-

wirtschaft,Weinbau,Gartenbau,Obstbau,Gemüse-
bau,Baumschulenundaus allenBetrieben,die Pflan-
zen undPflanzenteilemitHilfeder Naturkräftegewin-
nen.ZudiesenEinkünftengehörenauchdie Einkünfte
aus der Tierzucht und Tierhaltung, wenn im Wirt-
schaftsjahr
für die ersten 20 Hektar

nichtmehr als 10 Vieheinheiten,
für die nächsten 10 Hektar

nichtmehr als 7 Vieheinheiten,
fürdienächsten10Hektar

nichtmehr als 3 Vieheinheiten,
und für die weitere Fläche

nichtmehr als 1,5 Vieheinheiten
je Hektarder vom Inhaberdes Betriebsregelmäßig
landwirtschaftlichgenutztenFlächeerzeugtodergehal-
tenwerden.DieTierbeständesindnachdemFutterbe-
darf in Vieheinheitenumzurechnen.$ 51 Abs. 2 bis 5
des Bewertungsgesetzes und die auf Grund des $ 122
Abs. 2 desBewertungsgesetzesvomSenatvonBerlin
(West) erlassenen Rechtsverordnungen sind anzuwen-
den.DieEinkünfteausTierzuchtundTierhaltungeiner
Gesellschaft, bei der die Gesellschafter als Unterneh-
mer(Mitunternehmer)anzusehensind,gehörenzuden
EinkünftenimSinnedesSatzes1,wenndieVorausset-
zungendes$51adesBewertungsgesetzeserfülltsind
und andere Einkünfte der Gesellschafter aus dieser
Gesellschaft zu den Einkünften aus Land- und Forst-
wirtschaft gehören;

2. Einkünfte aus Binnenfischerei, Teichwirtschaft, Fisch-
zucht für Binnenfischerei und Teichwirtschaft, Imkerei
und Wanderschäferei;

3. Einkünfte aus Jagd, wenn diese mit dem Betrieb einer
Landwirtschaft oder einer Forstwirtschaft im Zusam-
menhang steht;

4. EinkünftevonHauberg-,Wald-,Forst-undLaubgenos-
senschaftenund ähnlichenReaigemeindenim Sinne
des $ 3 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes.
(2) Zu den Einkünften im Sinne des Absatzes 1 gehören

auch
1. Einkünfte aus einem land- und forstwirtschaftlichen

Nebenbetrieb. Als Nebenbetrieb gilt ein Betrieb, der
dem land- und forstwirtschaftlichenHauptbetriebzu
dienen bestimmt ist;

2. derNutzungswertderWohnungdes Steuerpflichtigen,
wenn die Wohnung die bei Betrieben gleicher Art übli-
che Größe nicht überschreitet.

(3) Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaftwerden
bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte nur
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berücksichtigt,soweitsie denBetragvon2 000Deutsche
Mark übersteigen.Bei Ehegatten, die nach den $8 26, 26 b
zusammen veranlagt werden, erhöht sich der Betrag von
2.000 Deutsche Mark auf 4000 Deutsche Mark.

(4)WerdeneinzelneWirtschaftsgütereines land- und
forstwirtschaftlichenBetriebsaufeinendergemeinschaft-
lichenTierhaltungdienendenBetriebim Sinnedes $ 34
Abs. 6a des Bewertungsgesetzeseiner Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaftoder eines Vereins gegen
GewährungvonMitgliedsrechtenübertragen,so istdieauf
dendabeientstehendenGewinnentfallendeEinkommen-
steueraufAntragin jährlichenTeilbeträgenzu entrichten.
DereinzelneTeilbetragmußmindestenseinFünfteldieser
Steuerbetragen.
(5) $ 15Abs. 1 Nr. 2 undAbs. 2 Sätze2und3und8$ 15 a

sindentsprechendanzuwenden.

8 13a
Ermittlungdes Gewinns aus Land- und

Forstwirtschaft nach Durchschnittssätzen

(1) Der Gewinn ist für einen Betriebder Land- und
ForstwirtschaftnachdenAbsätzen3 bis 8 zu ermitteln,
wenn
1. der SteuerpflichtigenichtaufGrundgesetzlicherVor-

schriftenverpflichtetist,Bücherzu führenundregelmä-
Big Abschlüsse zu machen, und

2. derAusgangswertnachAbsatz4 mehralsODeutsche
Mark, jedoch nicht mehr als 32 000 Deutsche Mark
beträgt,und

3. dieTierbeständedreiVieheinheitenje Hektarregelmä-
BiglandwirtschaftlichgenutzterFlächeoderinsgesamt
30Vieheinheitennichtübersteigen;beieinemAnteilan
den Tierbeständenvon mehr als 75 vom Hundert
Schweine und Geflügel erhöht sich die Grenze für die
ersten15 Hektarauf vierVieheinheitenje Hektar.

Der Gewinn ist letztmaligfür das Wirtschaftsjahrnach
Durchschnittssätzen zu ermitteln,das nach Bekanntgabe
der Mitteilungendet, durch die die Finanzbehörde auf den
Beginnder Buchführungspflicht(8141Abs.2 Abgaben-
ordnung)oderdenWegfalleineranderenVoraussetzung
des Satzes 1 hingewiesenhat.
(2)AufAntragdesSteuerpflichtigenistfüreinenBetrieb

imSinnedesAbsatzes1derGewinnfürvieraufeinander-
folgendeWirtschaftsjahre
1. durch Betriebsvermögensvergleich zu ermitteln,wenn

für das erstedieserWirtschaftsjahreBüchergeführt
werdenundeinAbschlußgemachtwird,

2. durch Vergleich der Betriebseinnahmenmit den
Betriebsausgaben zu ermitteln, wenn für das erste
dieserWirtschaftsjahrekeineBüchergeführtwerden
und kein Abschluß gemacht wird, aber die Betriebsein-
nahmenundBetriebsausgabenaufgezeichnetwerden;
fürdaszweitebisvierteWirtschaftsjahrbleibt$ 141der
Abgabenordnungunberührt.

Der Antrag ist bis zur Abgabe der Steuererklärung, jedoch
spätestens 12 Monate nach Ablauf des erstenWirtschafts-
jahrs, auf das er sich bezieht, schriftlichzu stellen.Er kann
innerhalb dieser Frist zurückgenommen werden.



(3) Durchschnittssatzgewinnist die Summe aus
1. demGrundbetrag(Absatz4),
2. demWertderArbeitsleistungdesBetriebsinhabersund
. seiner im Betrieb beschäftigtenAngehörigen (Ab-
satz5),

3. denvereinnahmtenPachtzinsen(Absatz6 Satz 2),
4. dem Nutzungswertder Wohnung des Betriebsinhabers

(Absatz7),
5. den nach Absatz 8 gesondertzu ermittelndenGe-

winnen.
Abzusetzen sind verausgabte Pachtzinsen (Absatz 6
Satz 1, Absatz 7 Satz 2) und diejenigen Schuldzinsen, die
Betriebsausgaben sind, sowie dauernde Lasten, die
Betriebsausgaben sind und die bei der Einheitsbewertung
nicht berücksichtigtsind.

(4)Als Grundbetragist
a) beieinemAusgangswertbis25000DeutscheMarkder

sechste Teil,
b) bei einemAusgangswertüber25000 DeutscheMark

derfünfteTeil
des Ausgangswertsanzusetzen.Dieserist nachden fol-
gendenNummern1 bis5 zu ermitteln:
1. Ausgangswert ist der im maßgebenden Einheitswert

des Betriebsder Land-undForstwirtschaftausgewie-
seneVergleichswertder landwirtschaftlichenNutzung
einschließlichder dazugehörendenAbschläge und
Zuschläge nach $ 41 des Bewertungsgesetzes, jedoch
ohneSonderkulturen.ZumAusgangswertgehörenfer-
nerdieimmaßgebendenEinheitswertdesBetriebsder
Land- und Forstwirtschaftausgewiesenen Hektarwerte
des GeringstlandesunddieVergleichswerteder Son-
derkulturen,der weinbaulichen Nutzung, der gärtneri-
schenNutzungunddersonstigenland-undforstwirt-
schaftlichenNutzungeinschließlichder zu diesenNut-
zungenoder NutzungsteilengehörendenAbschläge
und Zuschlägenach $&41 des Bewertungsgesetzes
sowiedie Einzelertragswerteder Nebenbetriebeund
des Abbaulandes, wenn die für diese Nutzungen, Nut-
zungsteileundsonstigeWirtschaftsgüternachdenVor-
schriftendes BewertungsgesetzesermitteltenWerte
zuzüglichoder abzüglichdes sich nach Nummer4
ergebenden:Werts insgesamt2000 DeutscheMark
nicht übersteigen.Maßgebendist grundsätzlichder
Einheitswert,deraufdenletztenFeststellungszeitpunkt
festgestelltwordenist,der vor demBeginndes Wirt-
schaftsjahrsliegtodermitdemBeginndesWirtschafts-
jahrs zusammenfällt, für das der Gewinn zu ermitteln
ist.SindbeieinerFortschreibungoderNachfeststellung
die Umstände, die zu der Fortschreibung oder Nach-
feststellunggeführthaben,bereitsvorodermitBeginn
desWirtschaftsjahrseingetreten,indasderFortschrei-
bungs- oder Nachfeststellungszeitpunktfällt, so ist der
fortgeschriebeneoder nachfestgestellteEinheitswert
bereits für die Gewinnermittlung dieses Wirtschafts-
jahrsmaßgebend.&175Nr.1,$ 182Abs. 1 und$ 351
Abs. 2 der Abgabenordnung sind anzuwenden. Hat ein
ZugangoderAbgangvon Flächender landwirtschaft-
lichenNutzungwegen der Fortschreibungsgrenzen des
&22 des Bewertungsgesetzes nicht zu einer Fort-
schreibung des Einheitswerts geführt, so ist der Ver-
gleichswert der landwirtschaftlichen Nutzung um die

auf diese Flächen entfallendenWertanteile zu vermeh-
ren oder zu vermindern.

lichen Nutzung des eigenen Betriebs um den Ver-
gleichswertder landwirtschaftlichenNutzungfür die
zugepachteten landwirtschaftlichen Flächen zu erhö-
hen.Bestehtfürdiezugepachtetenlandwirtschaftlichen
Flächen kein besonderer Vergleichswert, so ist die
ErhöhungnachdemHektarwertzu errechnen,derbei
der Einheitsbewertungfür den eigenenBetriebbeim
Vergleichswert der landwirtschaftliichenNutzung
zugrundegelegtwordenist.

schaftlichenNutzungumden Wertanteilzu vermindern,
der aufdie verpachtetenlardwirtschaftlichenFlächen
entfällt.

Nutzung,gärtnerischerNutzung,sonstigerland- und:
forstwirtschaftlicher Nutzung sowie Nebenbetriebe,
Abbaulandoder Geringstlandzugepachtetoder ver-
pachtet,so sindderenWerteoderderennachentspre-
chenderAnwendungderNummern2 und3 ermittelte
WertedenWertenderin Nummer1 Satz2 genannten
Nutzungen,NutzungsteileodersonstigenWirtschafts-
güterimFall derZupachtunghinzuzurechnenoderim
Fall der Verpachtung von ihnen abzuziehen.

Wirtschaftsgüterder in Nummer4 bezeichnetenArt
eines Betriebs, die bei der Einheitsbewertung nach
869 des Bewertungsgesetzes dem Grundvermögen
zugerechnetund mit dem gemeinenWert bewertet
worden sind, sind mit dem Wert anzusetzen, der sich
nachdenVorschriftenüberdie Bewertungdes land-
und forstwirtschaftlichenVermögensergebenwürde.
Dieser Wert ist nach dem Hektarwertzu errechnen, der
bei der Einheitsbewertungfür den eigenen Betrieb
beimVergleichswertderjeweiligenNutzungzugrunde
gelegtwordenistoderzugrundezu legenwäre.
(5)DerWertderArbeitsleistungistnachdenfolgenden

a) die körperliche Mitarbeit des Betriebsinhabers und
derimBetriebbeschäftigtenAngehörigen(815Ab-
gabenordnung)beieinemAusgangswertnachAb-
satz 4
aa) bis 8 000 Deutsche Mark

je 8000 Deutsche Mark,
bb) über 8.000 Deutsche Mark

bis 12.000DeutscheMark
je 10 000 Deutsche Mark,

cc) über 12 000 Deutsche Mark
bis 25.000 Deutsche Mark

je 12000DeutscheMark,
dd) über 25000DeutscheMark

je 14 000 Deutsche Mark,
b) die Leitungdes Betriebs5 vomHundertdes Aus-

gangswerts nach Absatz 4.

65 JahrenbleibtaußerBetracht.Bei Angehörigen,die
zu Beginn des Wirtschaftsjahrsdas 15., nicht aber das
18. Lebensjahr vollendet haben, ist der Wert der



Nr. 16 — Tag der Ausgabe:

Arbeitsleistung mit der Hälfte des in Nummer1 Buch-
stabe a genannten Betrags anzusetzen.
Sinddie indenNummern1und2 bezeichnetenPerso-
nen nichtvoll im Betriebbeschäftigt,so ist ein der
körperlichenMitarbeitentsprechenderTeil des nach
Nummer1 Buchstabea undNummer2 maßgebenden
Wertsder Arbeitsleistunganzusetzen.Satz 1 giltent-
sprechendbei Minderungder Erwerbsfähigkeit.Für
Angehörige,mitdenenArbeitsverträgeabgeschlossen
sind,unterbleibtderAnsatzdes Wertsder Arbeitslei-
stung.

4. DerWertderkörperlichenMitarbeitderPerson,dieden
Haushaltführt,vermindertsichfürjedeimHaushaltvoll
beköstigteunduntergebrachtePersonum20vomHun-
dert.
DerWertderArbeitsleistungdes Betriebsinhabersund
derAngehörigenkannhöchstensfürdie nachArt und
Größedes BetriebsangemesseneZahlvonVollarbeits-
kräftenangesetztwerden.EntgeltlichbeschäftigteVoll-
arbeitskräftesind entsprechendder Dauer ihrer
BeschäftigungaufdieangemesseneZahlder Arbaits-
kräfte anzurechnen. Je Hektar dürfen höchstens 0,07
Vollarbeitskräfteberücksichtigtwerden.
(6) Pachtzinsen sind abziehbar, soweit sie den auf die

zugepachtetenFlächennachAbsatz4 Nr.2 und4 entfal-
lendenGrundbetragnicht übersteigen.Eingenommene
Pachtzinsen sind anzusetzen, wenn sie zu den Einkünften
aus Land-undForstwirtschaftgehören.
(7)Der Nutzungswertder Wohnungdes Betriebsinha-

bersistmiteinemAchtzehnteldes imEinheitswertbeson-
dersausgewiesenenWohnungswertsanzusetzen.ImFall
derZupachtungeinesWohngebäudeskönnendie hierauf
entfallendenPachtzinsenbis zur Höhevnn einemAcht-
zehnteldes Wohnungswertsabgezogenwerden.

(8) In den Durchschnittssatzgewinn nach den Absätzen
4 bis 7 sind auch Gewinne, soweit sie insgesamt 3 000
Deutsche Mark übersteigen, einzubeziehen aus
1. Sonderkulturen,weinbaulicherNutzung,gärtnerischer

Nutzung,sonstigerland-undforstwirlschaftiicnerNut-
zung,Nebenbetrieben,AbbaulandsowieGeringstland,
wenn die hierfürnachden Vorschriftendes Bewer-
tungsgesetzesermitteltenWertezuzüglichoderabzüg-
lich der sicn nachAbsatz4 Nr. 4 ergebendenWerte
2.000 Deutsche Mark übersteigen,

2. forstwirtschaftlicherNutzung,
3. Betriebsvorgängen,die bei der Feststellungdes Aus-

gangswertsnachAbsatz4 nichtberücksichtigtworden
sind,

4. der Veräußerungoder Entnahmevon Grund und
Boden;hierbeisind84Abs.$ sowie$55entsprechend
anzuwenden.

8 14
Veräußerungdes Betriebs

Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft gehö-
ren auch Gewinne, die bei der Veräußerung eines land-
oder forstwirtschaftlichenBetriebsoderTeilbetriebsoder
eines Anteils an einem land- und forstwirtschaftlichen
Betriebsvermögenerzieltwerden.&16Abs. 1Nr. 1 letzter
Halbsatz und Abs. 2 bis 4 gilt mit der Maßgabe entspre-
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chend,duß der Freibetragnach & 16 Abs. 4 nicht zu
gewähren ist, wenn der Freibetrag nach $ 14a Abs. 1
gewährt wird.

814a
Vergünstigungenbei der Veräußerung

bestimmter land- und forstwirtschaftlicher Betriebe

(1) Veräußertein Steuernflichtigernach dem30. Juni
1970 und vor dem 1. Januar 1992 seinen land- und forst-
wirtschaftlichenBetrieb im ganzen, so wird auf Antrag der
Veräußerungsgewinn (8 16 Abs. 2) nur insoweit’zur Ein-
kommensteuer herangezogen, als er den Betrag von
90000DeutscheMarkübersteigt,wenn
1. der für den Zeitpunktder Veräußerungmaßgebende

Wirtschaftswert($46Bewertungsgesetz)des Betriebs
40 000 Deutsche Mark nicht übersteigt,

2. die Einkünfte des Steuerpflichtigen im Sinne des 8 2
Abs. 1 Nr. 2 bis 7 in den demVeranlagungszeitraum
der VeräußerungvorangegangenenbeidenVeranla-
gungszeiträumenjeweilsdenBetragvon24000Deut-
scheMarknichtüberstiegenhaben.Bei Ehegatten,die
nichtdauerndgetrenntleben,giltSatz 1 mitderMaß-
gabe, daß die Einkünfte beider Ehegatten zusammen
jeweils48000DeutscheMarknichtüberstiegenhaben.

Ist im Zeitpunktder Veräußerungein nach Nummer1
maßgebenderWirtschaftswertnichtfestgestelltoder sind
bis zu diesemZeitpunktdie Voraussetzungenfür eine
Wertfortschreibungerfüllt,so ist der Wert maßgebend, der
sichfürdenZeitpunktderVeräußerungalsWirtschaftswert
ergebenwürde.
(2)DerAnwendungdesAbsatzes1unddes834Abs. 1

stehtnichtentgegen,wenndie zum.land-und forstwirt-
schaftlichen Vermögen gehörenden Gebäude mit dem
dazugehörigenGrundundBodennichtmitveräußertwer-
den. IndiesemFall geltendieGebäudemitdemdazuge-
hörigenGrundundBodenalsentnommen.DerEntnahme-
gewinnbleibtaußerAnsatz,soweiter auf die Wohnung
($ 13 Abs.2 Nr.2) und den dazugehörigenGrund und
Bodenentfällt,wennderSteuerpflichtigeimAnschlußan
die Veräußerungdes Betriebsdie Wohnungmindestens
zweiJahre selbstbewohntundin dieserZeitnichtveräu-
Bert.
(3)Als VeräußerunggiltauchdieAufgabedesBetriebs,

wenn
1. die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sind und
2. der Steuerpflichtigeseinen land- und forstwirtschaft-

lichenBetriebzum Zweckder Strukturverbesserung
abgegebenhatunddiesdurcheineBescheinigungder
nachLandesrechtzuständigenStellenachweist.

& 16 Abs. 3 Sätze 3 und 4 gilt entsprechend.
(4)Veräußertoderentnimmtein Steuerpflichtigernach

dem 31. Dezember 1979undvor dem 1. Januar 1992Teile
deszueinemland-undforstwirtschaftlichenBetriebgehö-
renden Grund und Bodens, so wird der bei der Veräuße-
rungoderderEntnahmeentstehendeGewinnaufAntrag
nur insoweit zur Einkommensteuer herangezogen, als er
den Betragvon 120 000 Deutsche Mark übersteigt.Satz 1
ist nur anzuwenden, wenn
1. der Steuerpflichtige

a) den VeräußerungspreisnachAbzug der Veräuße-
rurigskosten oder den entnommenen Grund und
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Bodeninnerhalbvon 12MonatennachderVeräu-
BerungoderEntnahmein sachlichemZusammen-
hangmitder Hoferbfoigeoder Hofübernahmezur
Abfindung weichender Erben verwendet
oder

b) Grund und Boden, den er zur Abfindung als wei-
chenderErbe imWegeder Erbfolgeerhaltenhat,
entnimmtund

2. das Einkommendes Steuerpflichtigenohne Berück-
sichtigungdes Gewinns aus der Veräußerungoder
Entnahmeunddes Freibetragsin demdemVeranla-
gungszeitraumderVeräußerungoder Entnahmevor-
angegangenenVeranlagungszeitraumdenBetragvon
24.000 Deutsche Mark nicht überstiegen hat; bei Ehe-
gatten, die nach den $$ 26, 26 b zusammen veranlagt
werden,erhöhtsichderBetragvon24000Deutsche
Markauf48000DeutscheMark.

WerdenmehrereweichendeErbenabgefunden,so kann
der Freibetragmehrmals,jedochinsgesamtnureinmalje
weichenderErbegeltendgemachtwerden,auchwenndie
Abfindungin mehrerenSchritienoder durch mehrere
EigentümerdesBetriebsvorgenommenwird.Weichender
Erbe ist,wer gesetzlicherErbeeines Eigentümerseines
land-undforstwirtschaftlichenBetriebsistoderbeigesetz-
licher Erbfolgewäre, aber nicht zur Übernahmedes
Betriebsberufenist.
(5)Veräußertein Steuerpflichtigernach dem31. Dezem-

ber1985undvordem1.Januar 1989Teiledeszu einem
land- und forstwirtschaftlichenBetrieb gehörenden Grund
und Bodens, so wirdder bei der Veräußerung entstehende
Gewinn auf Antragnur insoweitzur Einkommensteuer
herangezogen,als er den Betragvon 90000 Deutsche
Mark übersteigt,wenn
1. der Steuerpflichtigeden Veräußerungspreisnach

AbzugderVeräußerungskostenzurTilgungvonSchul-
den verwendet, die zu dem land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieb gehören und vor dem 1. Juli 1985
bestandenhaben,und

2. dieVoraussetzungendesAbsatzes4 Nr.2 erfülltsind.
Der Freibetragvonhöchstens90000DeutscheMarkwird
für alleVeräußerungenimSinnedesSatzes1 insgesamt
nur einmalgewährt.
(6) VerwendetderSteuerpflichtigeden Veräußerungs-

preis oder entnimmter den Grund und Boden nur zum Teil
zu den in denAbsätzen4 und5 angegebenenZwecken,
so ist nur der entsprechendeTeil des Gewinnsaus der
Veräußerung oder Entnahme steuerfrei.

(7)AufdieFreibeträgenachAbsatz4 indieserFassung
sind die Freibeträge, die nach Absatz 4 in den vor dem
1.Januar 1986 geltendenFassungengewährtworden
sind, anzurechnen.

b) Gewerbebetrieb
($ 2 Abs. 1 Nr. 2)

8 15
Einkünfte aus Gewerbebetrieb

(1) Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind
1. EinkünfteausgewerblichenUnternehmen.Dazugehö-

ren auch Einkünfteaus gewerblicherBodenbewirt-

schaftung,z. B. aus Bergbauunternehmenund aus
Betrieben zur Gewinnung von Torf, Steinen und Erden,
soweit sie nicht land- oder forstwirtschaftlicheNeben-
betriebe sind;

2. die Gewinnanteile der Gesellschafter einer Offenen
Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaftund
eineranderenGesellschaft,beiderderGesellschafter
als Unternehmer (Mitunternehmer)anzusehen ist, und
die Vergütungen, die der Gesellschafter von der
Gesellschaftfür seineTätigkeitim Dienstder Gesell-
schaftoderfürdieHingabevonDarlehenoderfürdie
ÜberlassungvonWirtschaftsgüternbezogenhat;

3. die Gewinnanteile der persönlich haftenden Gesell-
schafter einer Kommanditgesellschaft auf Aktien;
soweitsie nichtaufAnteileamGrundkapitalentfallen,
und die Vergütungen,die der persönlichhaftende
GesellschaftervonderGesellschaftfürseineTätigkeit

ternbezogenhat.
Satz 1 Nr. 2 und 3 gilt auch für Vergütungen,die als
nachträglicheEinkünfte($ 24 Nr.2) bezogenwerden.
(2)EineselbständigenachhaltigeBetätigung,diemitder

Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommenwird und sich
als Beteiligungam allgemeinenwirtschaftlichenVerkehr
darstellt,ist Gewerbebetrieb,wenndieBetätigungweder
als Ausübungvon Land- und Forstwirtschaftnoch als
Ausübung eines freien Berufs noch als eine andere selb-
ständige Arbeit anzusehen ist. Eine durch die Betätigung
verursachteMinderungder SteuernvomEinkommenist
kein Gewinn im Sinne des Satzes 1. Ein Gewerbebetrieb
liegt,wenn seineVoraussetzungenim übrigengegeben
sind, auch dann vor, wenn die Gewinnerzielungsabsicht
nurein Nebenzweckist.
(3) Als Gewerbebetriebgilt in vollemUmfangdie mit

EinkünfteerzielungsabsichtunternommeneTätigkeit
1. einer offenen Handelsgesellschaft, einer Kommandit-

gesellschaftodereineranderenPersonengesellschaft,
wenndieGesellschaftaucheineTätigkeitimSinnedes
Absatzes 1 Nr. 1 ausübt,

2. einer Personengesellschaft,die keine Tätigkeit im
Sinnedes Absatzes1 Nr. 1 ausübtundbei der aus-

.. schließlicheine oder mehrereKapitalgesellschaften
persönlichhaftendeGesellschaftersindundnurdiese
oder Personen, die nicht Gesellschafter sind, zur
Geschäftsführungbefugtsind (gewerblichgeprägte
Personengesellschaft). Ist eine gewerblich geprägte
Personengesellschaftals persönlichhaftenderGesell-
schafteraneineranderenPersonengesellschaftbetei-
ligt,so stehtfürdieBeurteilung,obdieTätigkeitdieser
Personengesellschaft als Gewerbebetrieb gilt, die
gewerblichgeprägtePersonengesellschafteinerKapi-
talgesellschaftgleich.
(4)Verlusteaus gewerblicherTierzuchtodergewerbli-

cherTierhaltungdürfenwedermitanderenEinkünftenaus
Gewerbebetriebnoch mit Einkünftenaus anderenEin-
kunftsarten ausgeglichen werden; sie dürfen auch nicht
nach & 10d abgezogen werden. Die Verluste mindern
jedoch nach Maßgabe des $ 10d die Gewinne, die der
Steuerpflichtigein vorangegangenenund in späterenWirt-
schaftsjahren aus gewerblicher Tierzucht oder gewerbli-
cher Tierhaltung erzielt hat oder erzielt.



8 15a
Verlustebei beschränkterHafturg

(1) Der einem Kommanditisten zuzurechnende Anteil
am Verlustder Kommanditgesellschaftdarf weder mit
anderenEinkünftenausGewerbebetriebnochmitEinkünf-
ten aus anderenEinkunftsartenausgeglichenwerden,
soweit ein negativesKapitalkontodes Kommanditisten
entstehtoder sich erhöht; er darf insoweit auch nicht nach
& 10.dabgezogenwerden.Haftetder Kommanditistam
BilanzstichtagdenGläubigernderGesellschaftaufGrund
des $ 171Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs,so können
abweichendvonSatz 1 Verlustedes Kommanditistenbis
zur Höhe des Betrags,um den die im Handelsregister
eingetrageneEinlagedes Kommanditistenseine gelei-
steteEinlageübersteigt,auchausgeglichenoderabgezo-
genwerden,soweitdurchdenVerlusteinnegativesKapi-
talkontoentstehtodersicherhöht.Satz2 istnuranzuwen-
den, wenn derjenige, dem der Anteil zuzurechnen ist, im
Handelsregistereingetragenist,dasBestehenderHaftung
nachgewiesenwird und eine Vermögensminderungauf
Grund der HaftungnichtdurchVertragausgeschlossen
odernachArt undWeisedes Geschäftsbetriebsunwahr-
scheinlichist.
(2)SoweitderVerlustnachAbsatz1nichtausgeglichen

oderabgezogenwerdendarf,minderterdieGewinne,die
dem Kommanditistenin späterenWirtschaftsjahrenaus
seiner Beteiligungan der Kommanditgesellschaftzuzu-
rechnensind.
(3) Soweit ein negatives Kapitalkonto des Kommanditi-

stendurchEntnahmenentstehtodersicherhöht(Einlage-
minderung)und soweitnichtauf Grund der Entnahmen
einenachAbsatz1 Satz2 zu berücksichtigendeHaftung
besteht oder entsteht, ist dem Kommanditisten der Betrag
derEintageminderungalsGewinnzuzurechnen.Dernach
Satz 1zuzurechnendeBetragdarfdenBetragderAnteile
am Verlust der Kommanditgesellschaft nicht übersteigen,
der imWirtschaftsjahrder Einlageminderungund in den
zehn vorangegangenenWirtschaftsjahrenausgleichs-
oderabzugsfähiggewesenist.WirdderHaftungsbetragim
Sinnedes Absatzes1 Satz2 gemindert(Haftungsminde-
rung)undsindimWirtschaftsjahrder Haftungsminderung
unddenzehnvorangegangenenWirtschaftsjahrenVerlu-
ste nachAbsatz1 Satz 2 ausgleichs-oder abzugsfähig
gewesen,so istdemKommanditistenderBetragder Haf-
tungsminderung,vermindertum auf Grund der Haftung
tatsächlich geleistete Beträge, als Gewinn zuzurechnen;
Satz2 giltsinngemäß.DienachdenSätzen1 bis 3 zuzu-
rechnenden Beträgeminderndie Gewinne, die dem Kom-
manditistenim Wirtschaftsjahrder Zurechnungoder in
späteren Wirtschaftsjahren aus seiner Beteiligung an der
Kommanditgesellschaftzuzurechnensind.
(4) Der nachAbsatz1 nichtausgleichs-oder abzugs-

fähige Verlust eines Kommanditisten, vermindert um die
nachAbsatz2 abzuziehendenund.vermehrtumdie nach
Absatz3 hinzuzurechnendenBeträge (verrechenbarer
Verlust), ist jährlich gesondert festzustellen. Dabei ist von
dem verrechenbaren Verlust des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahrsauszugehen.Zuständigfür den Erlaß des
FeststellungsbescheidsistdasfürdiegesonderteFeststel-
lung des Gewinns und Verlustes der Gesellschaft zustän-
digeFinanzamt.DerFeststellungsbescheidkannnurinso-
weit angegriffen werden, als der verrechenbare Verlust
gegenüber dem verrechenbaren Verlust des vorangegan-
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genenWirtscnaftsjahrssichveränderthat.Die gesonder-
tenFeststellungennachSatz 1 könnenmitdergesonder-
ten und einheitlichen Feststellung der einkommensteuer-
pflichtigen und körperschaftsteuerpflichtigen Einkünfte
verbunden werden. In diesen Fällen sind die gesonderten
Feststellungendes verrechenbarenVerlusteseinheitlich
durchzuführen.
(5)Absatz1Satz1,Absatz2,Absatz3 Sätze1,2 und4

sowie Absatz 4 geltensinngemäßfür andereUnterneh-

gleichbarist, insbesonderefür
1. stilleGesellschaftereinerstillenGesellschaftimSinne

des $ 230des Handelsgesetzbuchs,beiderder stille
Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer)
anzusehen ist,

2. GesellschaftereinerGesellschaftimSinnedesBürger-
lichen Gesetzbuchs, bei der der Gesellschafter als
Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen ist, soweit
die Inanspruchnahmedes Gesellschaftersfür Schul-
den inZusammenhangmitdemBetriebdurchVertrag
ausgeschlossen oder nach Art und Weise des
Geschäftsbetriebs unwahrscheinlich ist,

3. Gesellschaftereiner.ausländischenPersonengesell-
schaft, bei der der Gesellschafterals Unternehmer
(Mitunternehmer)anzusehenist, soweitdie Haftung
des Gesellschaftersfür Schuldenin Zusammenhang
mitdemBetriebdereinesKommanditistenodereines
stillenGesellschaftersentsprichtodersoweitdie Inan-
spruchnahmedes Gesellschaftersfür Schulden in
ZusammenhangmitdemBetriebdurchVertragausge-
schlossenodernachArt undWeisedesGeschäftsbe-
triebs unwahrscheinlich ist,

4. Unternehmer,soweitVerbindlichkeitennur in Abhän-
gigkeitvon ErlösenoderGewinnenaus der Nutzung,
Veräußerungoder sonstigenVerwertungvon Wirt-
schaftsgüternzu tilgensind,

5. Mitreedereiner Reederei im Sinne des $ 489 des
Handelsgesetzbuchs,beiderderMitreederals Unter-
nehmer(Mitunternehmer)anzusehenist,wenndieper-
söniicheHaftungdesMitreedersfürdieVerbindlichkei-
tender Reedereiganzoderteilweiseausgeschlossen
odersoweitdie Inanspruchnahmedes Mitreedersfür
VerbindlichkeitenderReedereinachArtundWeisedes
Geschäftsbetriebsunwahrscheinlichist.

8 16
Veräußerungdes Betriebs

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehören
auchGewinne,die erzieltwerdenbeider Veräußerung
1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines Teilbetriebs;

alsTeilbetriebgiltauchdieBeteiligunganeinerKapital-
gesellschaft,wenndieBeteiligungdasgesamteNenn-
kapitalderGesellschaftoderalleKuxeder bergrecht-
lichen Gewerkschaft umfaßt;

2. des Anteils eines Gesellschafters, der als Unternehmer
(Mitunternehmer)des Betriebsanzusehenist (8 15
Abs. 1 Nr. 2);

3. des Anteils eines persönlich haftendenGesellschafters
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (& 15 Abs. 1
Nr. 3).
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(2) Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1 ist
der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug
der Veräußerungskostenden Wert des Betriebsvermö-
gens (Absatz1 Nr. 1) oder den Wert des Anteils am
Betriebsvermögen(Absatz1 Nr. 2 und3) übersteigt.Der
Wertdes BetriebsvermögensoderdesAnteilsisi fürden
ZeitpunktderVeräußerungnach$ 4Abs. 1odernach85
zu ermitteln.
(3)AlsVeräußerunggiltauchdieAufgabedesGewerbe-

betriebs.WerdendieeinzelnendemBetriebgewidmeten
Wirtschaftsgüterim Rahmender Aufgabedes Betriebs
veräußert,so sind die Veräußerungspreiseanzusetzen.
Werden die Wirtschaftsgüter nicht veräußert, so ist der
gemeineWertimZeitpunktderAufgabeanzusetzen.Bei
Aufgabe eines Gewerbebetriebs,an dem mehrere Perso-
nen beteiligtwaren, ist für jeder einzelnen Beteiligtender
gemeineWertderWirtschaftsgüteranzusetzen,dieer bei
der Auseinandersetzungerhaltenhat.
(4)DerVeräußerungsgewinnwirdzurEinkommensteuer

nur herangezogen, soweit er bei der Veräußerung des
ganzenGewerbebetriebs30000DeutscheMarkundbei
derVeräußerungeinesTeilbetriebsodereinesAnteilsam
Betriebsvermögenden entsprechendenTeil von 30000
DeutscheMarkübersteigt.Der Freibetragermäßigtsich
umdenBetrag,umdenderVeräußerungsgewinnbeider
VeräußerungdesganzenGewerbebetriebs100000Deut-
sche Mark und bei der Veräußerungeines Teilbetriebs
oder eines Anteils am Betriebsvermögen den entspre-
chenden Teil von 100 000 Deutsche Mark übersteigt. An
die Stelle der Beträgevon 30000 DeutscheMark tritt
jeweilsderBetragvon120000DeutscheMarkundandie
Stelle der Beträgevon 100000 Deutsche Mark jeweils der
Betragvon 300000 DeutscheMark,wennder Steuer-
pflichtigenachVollendungseines55. Lebensjahrsoder
wegen dauernderBerufsunfähigkeitseinen Gewerbe-
betrieb veräußert oder aufgibt.

$17
Veräußerungvon Anteilenan Kapitalgeselischaften

bei wesentlicherBeteiligung
(1) Zu den Einkünftenaus Gewerbebetrieb gehört auch

der Gewinnaus derVeräußerungvonAnteilenan einer
Kapitalgesellschaft,wennder Veräußererinnerhalbder
letztenfüntJahre amKapitalderGesellschaftwesentlich
beteiligt war und die innerhalb eines Veranlagungszeit-
raums veräußertenAnteile 1vom Hundertdes Kapitals der
Gesellschaftübersteigen.Anteilean einerKapitalgesell-
schaft sind Aktien, Anteile an einer Gesellschaft mit
beschränkterHaftung,Kuxe,Genußscheineoderähnliche
BeteiligungenundAnwartschaftenauf solcheBeteiligun-
gen. EinewesentlicheBeteiligungistgegeben,wennder
VeräußereranderGesellschaftzumehrals einemViertel
unmittelbarodermittelbarbeteiligtwar.HatderVeräußerer
denveräußertenAnteilinnerhalbderletztenfünfJahre vor
der Veräußerungunentgeltlicherworben,so gilt Satz 1
entsprechend, wenn der Veräußerer zwar nicht selbst,
aber der Rechtsvorgängeroder, sofern der Anteil nachein-
ander unentgeltlichübertragenworden ist, einer der
Rechtsvorgänger innerhalbder letzten fünf Jahre wesent-
lich beteiligtwar.

(2) Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1 ist
der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug
der Veräußerungskosten die Anschaffungskosten über-

steigt. Hat der Veräußerer den veräußertenAnteil unent-
geltlicherworben,so sind als Anschaffungskostendes
Anteils die Anschaffungskostendes Rechtsvorgängers
maßgebend,der den Anteil zu!etztentgeltlicherworben
hat.

(3)DerVeräußerungsgewinnwirdzurEinkommensteuer
nur herangezogen, soweit er den Teil von 20 000 Deut-
sche Mark übersteigt, der dem veräußertenAnteil an der
Kapitalgesellschaftentspricht.Der Freibetragermäßigt
sich um den Betrag, umden der Veräußerungsgewinnden
Teilvon80000DeutscheMarkübersteigt,derdemveräu-
BertenAnteilan der Kapitalgesellschaftentspricht.
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind entsprechendanzuwenden,

wenneineKapitalgesellschaftaufgelöstwirdoderwennihr
Kapitalherabgesetztund zurückgezahltwird,soweitdie
Rückzahlungnicht als Gewinnanteil(Dividende)gilt. In
diesenFällenistalsVeräußerungspreisdergemeineWert

tenVermögensderKapitalgesellschaftanzusetzen,soweit
es nicht nach $ 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 zu den Einnahmen
aus Kapitalvermögengehört.

c) Selbständige Arbeit
($ 2 Abs. 1 Nr. 3)
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(1) Einkünfteaus selbständigerArbeitsind

1. EinkünfteausfreiberuflicherTätigkeit.Zuderfreiberufli-
chenTätigkeitgehörendieselbständigausgeübtewis-
senschaftliche,künstlerische,schriftstellerische,unter-
richtendeodererzieherischeTätigkeit,dieselbständige
BerufstätigkeitderÄrzte,Zahnärzte,Tierärzte,Rechts-
anwälte, Notare, Patentanwälte,Vermessungsinge-
nieure, Ingenieure, Architekten, Handelschemiker,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks-
undBetriebswirte,vereidigtenBuchprüfer(vereidigten
Bücherrevisoren),Steuerbevollmächtigten,Heilprakti-
ker,Dentisten,Krankengymnasten,Journalisten,Bild-
berichterstatter,Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und
ähnlicherBerufe.Ein AngehörigereinesfreienBerufs
imSinneder Sätze1 und2 istauchdannfreiberuflich
tätig, wenn er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter
Arbeitskräftebedient;Voraussetzungist, daß er auf
Grund eigenerFachkenntnisseleitendund eigenver-
antwortlichtätigwird.EineVertretungimFall vorüber-
gehenderVerhinderungstehtderAnnahmeeinerlei-
tendenund eigenverantwortlichenTätigkeitnichtent-
gegen;

2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen Lotterie,
wenn sie nicht Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind;

3. Einkünfteaus sonstigerselbständigerArbeit,z. B. Ver-
gütungenfür die VollstreckungvonTestamenten,für
Vermögensverwaltungund für die Tätigkeitals Auf-
sichtsratsmitglied.
(2)EinkünftenachAbsatz1sindauchdannsteuerpflich-

tig, wenn es sich nur um eine vorübergehende Tätigkeit
handelt.

(3) Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit gehört
auchder Gewinn,der bei der Veräußerungdes Vermö-
gensodereinesseivständigenTeilsdesVermögensoder



eines Anteils am Vermögen erzielt wird, das der selbstän-
digenArbeitdient.$ 16Abs. 1 Nr. 1 letzterHalbsatzund
Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. i

(4) Bei der Ermittlungdes Einkommenswerden5 vom
Hundert der Einnahmen aus freier Berufstätigkeit, höch-
stens jedoch 1200 DeutscheMark jährlich,abgesetzt,
wenn die Einkünfteaus der freien Berufstätigkeitdie ande-
ren Einkünfteüberwiegen.
(5) 8 15Abs. 1 Nr. 2 undAbs. 2 Sätze2und3und8$ 15a

sind entsprechend anzuwenden.

d) Nichtselbständige Arbeit
($ 2 Abs. 1 Nr. 4)

8 19
(1) Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit ge-

hören
1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und

andereBezügeundVorteile,diefüreineBeschäftigung
im öffentlichen oder privaten Dienst gewährt werden;

2. Wartegelder,Ruhegelder,Witwen-undWaisengelder
undandereBezügeundVorteileaus früherenDienst-
leistungen.

Es istgleichgültig,obessichumlaufendeoderumeinma-
lige Bezüge handelt und ob ein Rechtsanspruch auf sie
besteht.
(2)Von VersorgungsbezügenbleibteinBetragin Höhe

von 40 vom Hundert dieser Bezüge, höchstens jedoch
insgesamteinBetragvon4 800DeutscheMarkimVeran-
lagungszeitraum,steuerfrei (Versorgungs-Freibetrag).
VersorgungsbezügesindBezügeundVorteileaus frühe-
renDienstleistungen,die
1. als Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld, Unterhalts-

beitragoderals gleichartigerBezug
a) aufGrundbeamtenrechtlicheroderentsprechender

gesetzlicher Vorschriften,
b) nachbeamtenrechtlichenGrundsätzenvonKörper-

schaften,AnstaltenoderStiftungendesöffentlichen
Rechtsoder öffentlich-rechtlichenVerbändenvon
Körperschaften

oder
2. in anderen Fällen wegen Erreichens einer Alters-

grenze,Berufsunfähigkeit,Erwerbsunfähigkeitoderals
Hinterbliebenenbezügegewährtwerden;Bezüge,die
wegenErreichenseinerAltersgrenzegewährtwerden,
“geltenerst dann als Versorgungsbezüge,wenn der
Steuerpflichtigedas 62. Lebensjahroder, wenn er
Schwerbehinderter ist, das 60. Lebensjahr vollendet
hat.

(3)VomArbeitslohn,derdemArbeitnehmerin derZeit
vom 8. November bis 31. Dezember aus seinem ersten
Dienstverhältnis zufließt, ist ein Betrag von 600 Deutsche
Mark abzuziehen (Weihnachts-Freibetrag).Bei einer Ver-
anlagung zur Einkommensteuer und beim Lohnsteuer-
Jahresausgleich ist der Weihnachts-Freibetrag auch zu
berücksichtigen,wenn derArbeitnehmer in der genannten
Zeit keinen Arbeitslohn bezogen hat.
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(4) Vom Arbeitsiohn ist außerdem ein Betrag von
480DeutscheMark im Kalenderjahrabzuziehen(Arbeit-
nehmer-Freibetrag).
(5) Die FreibeträgenachdenAbsätzen3 und4 dürfen

zusammennur bis zur Höhe des um einen etwaigen
FreibetragnachAbsatz2 gekürztenArbeitslohnsabgezo-
genwerden.

8 19a
Überlassung von Vermögensbeteiligungen

an Arbeitnehmer
(1)ErhälteinArbeitnehmerimRahmeneinesgegenwär-

tigenDienstverhältnissesunentgeltlichoderverbitligtKapi-
talbeteiligungenoder Darlehnsforderungen(Vermögens-
beteiligungen) nach Absatz 3, so ist der Vorteil steuerfrei,
soweiternichthöheralsderhalbeWertderVermögensbe-
teilligung(Absatz8) istundinsgesamt500DeutscheMark
im Kalenderjahrnicht übersteigt.Voraussetzungist die
Vereinbarung,daßVermögensbeteiligungenimSinnedes
Absatzes3 Nr. 1 bis 6 unverzüglichnach ihrerÜberlas-
sungbiszumAblaufeinerFristvonsechsJahren (Sperr-
frist)festgelegtwerdenundüberVermögensbeteiligungen
im Sinne des Absatzes3 bis zumAblaufder Sperrfrist
nicht durch Rückzahlung,Abtretung,Beleihungoder in
andererWeise verfügtwird.
(2) Die Sperrfristbeginntam 1. Januar des Kalender-

jahrs, indemderArbeitnehmerdieVermögensbeteiligung
erhaltenhat. Wird vor Ablauf der Sperrfristüber eine
Vermögensbeteiligungverfügtoderdie Festlegungeiner
Vermögensbeteiligungaufgehoben,so ist eine Nachver-
steuerungdurchzuführen.Fürdie nachzuforderndeLohn-
steuerhaftetderArbeitgeberoderdasKreditinstitutbiszu
der sich aus der Rechtsverordnungnach Absatz9 Nr.4
ergebendenHöhe, wenn die in der Rechtsverordnung
nachAbsatz9 Nr.2 bestimmtenAnzeigepflichtenverletzt
werden. Die Nachversteuerung unterbleibt, wenn die
Sperrfrist nicht eingehalten wird, weil der Arbeitnehmer
das Umtausch-oder Abfindungsangeboteines Wertpa-
pier-Emittentenangenommenhat,weilWertpapieredem
Ausstellernach Auslosungoder Kündigungdurch den
Ausstellerzur Einlösungvorgelegtwordensindoderweil
die Vermögensbeteiligung im Sinne des Absatzes 3 ohne
Mitwirkungdes Arbeitnehmerswertlosgewordenist.Eine
vorzeitigeVerfügungoderAufhebungder Festlegungist
unschädlich, wenn
1. der Arbeitnehmeroder sein von ihm nicht dauernd

getrenntlebenderEhegattenach Erhalt der Vermö-
gensbeteiligunggestorbenodervölligerwerbsunfähig
gewordenist oder

2. der Arbeitnehmernach Erhaltder Vermögensbeteili-
gung, aber vor der vorzeitigenVerfügungoder der
vorzeitigenAufhebungder Festlegunggeheiratethat
und im Zeitpunktder vorzeitigenVerfügungoderder
vorzeitigenAufhebungder Festlegungmindestens
zwei Jahre seit Beginnder Sperrfristvergangensind
oder

3. der Arbeitnehmer nach Erhalt der Vermögensbeteili-
gungarbeitslosgewordenist unddie Arbeitslosigkeit
mindestens ein Jahr lang ununterbrochen bestanden
hat und im Zeitpunktder vorzeitigenVerfügungoder
der vorzeitigen Aufhebung der Festlegung noch
bestehtoder



. derArbeitnehmer,derStaatsangehörigereinesStaates
ist,mitdemdieBundesregierungVereinbarungenüber
Anwerbungund Beschäftigungvon Arbeitnehmern
abgeschlossenhatunddernichtMitgliedderEuropäi-
schen Gemeinschaften ist,nach Erhalt der Vermögens-
beteiligung den Geltungsbereich dieses Gesetzes auf
Dauerverlassenhatoder

. der Arbeitnehmernach Erhaltder Vermögensbeteili-
gungunterAufgabedernichtselbständigenArbeiteine
Erwerbstätigkeit,die nach$ 138Abs. 1 derAbgaben-
ordnungdemFinanzamtmitzuteilenist,aufgenommen
hatoder

. Vermögensbeteiligungenim Sinne des Absatzes3
Nr.1 bis 6, die auf Grund eines Sparvertrags über
Wertpapiere oder andere Vermögensbeteiligungen im
Sinnedes$ 5Abs. 1desFünftenVermögensbildungs-
gesetzes erworben worden sind, vor Ablauf der Sperr-
fristunterWiederverwendungdes ErlöseszumErwerb
vonVermögensbeteiligungenimSirne desAbsatzes3
Nr. 1 bis 6 veräußertwerden;$5 Abs.4 des Fünften
Vermögenebildungsgesetzes ist entsprechend anzu-
wenden.
(3)Vermögensbeteiligungensind
1. Aktien,die vomArbeitgeberodervon Unternehmen

mitSitzundGeschäftsleitungimGeltungsbereichdie-
ses Gesetzes ausgegeben werden oder die an einer
deutschenBörse zum amtlichenHandeloder zum
geregeltenMarktzugelassenoder in dengeregelten
Freiverkehr einbezogen sind; Aktien eines Unterneh-
mens, das im Sinne des $ 18 Abs. 1 des Aktiengeset-
zes als herrschendes Unternehmen mit dem Unter-
nehmen des Arbeitgebers verbunden ist, stehen Ak-
tien gleich, die vom Arbeitgeber ausgegeben werden,

. Kuxe, Wandel- und Gewinnschuldverschreibungen,
die von UnternehmenmitSitz und Geschäftsleitungim
Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgegeben wer-
den, wenn im Fall von Namensschuldverschreibungen
des Arbeitgebersauf dessenKostendie Ansprüche
des Arbeitnehmersaus der Schuldverschreibung
durchein KreditinstitutverbürgtoderdurcheinVersi-
cherungsunternehmenprivatrechtlichgesichertsind
und das Kreditinstitutoder Versicherungsunterneh-
men im GeltungsbereichdiesesGesetzeszumGe-
schäftsbetriebbefugtist,

. Genußscheine, die von Unternehmen mit Sitz und
Geschäftsleitungim Geltungsbereichdieses Geset-
zes als Wertpapiere ausgegeben werden und mit de-
nendas RechtamGewinneinesUnternehmensver-
bunden ist, wenn der Arbeitnehmer nichtals Mitunter-
nehmerimSinnedes$ 15Abs. 1Nr.2anzusehenist,

. Anteilscheine an einemWertpapier-Sondervermögen,
dievonKapitalanlagegesellschaftenimSinnedesGe-
setzes über Kapitalanlagegesellschaftenausgegeben
werden, wenn nach dem Rechenschaftsbericht für
das vorletzte Geschäftsjahr vor dem Jahr des Erhalts
des Anteilscheins der Wert der Aktien imWertpapier-
Sondervermögen 70 vom Hundert des Werts der in
diesem Sondervermögen befindlichen Wertpapiere
nicht unterschreitet; für neu aufgelegte Wertpapier-
Sondervermögenist für das erste und zweiteGe-
schäftsjahrder ersteRechenschaftsberichtoderdie
erste Bekanntmachung nach 8 25 Abs. 1 Satz 3 des

GesetzesüberKapitalanlagegesellschaftennachAuf-
legungdes Sondervermögensmaßgebend,

gen, die von Kapitalanlagegeselischaftenim Sinne
des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschafien aus-
gegebenwerden,wennnachdemRechenschaftsbe-
richtfürdasvorletzteGeschäftsjahrvordemJahr des
ErhaltsdesAnteilscheinsderWertderAktienundder
stillen Beteiligungen in diesem Beteiligungs-Sonder-
vermögen70 vomHundertdesWertsder in diesem
SondervermögenbefindlichenWertpapiereundstillen
Beteiligungen nicht unterschreitet;für neu aufgelegte
Beteiligungs-Sondervermögenist für das erste und
zweiteGeschäftsjahrder ersteRechenschaftsbericht
oder die erste Bekanntmachungnach 825 Abs.1
Satz3 des GesetzesüberKapitalanlagegesellschaf-
ten nach Auflegungdes Sondervermögensmaßge-
bend,

stehendenVermögenaus Wertpapieren,das nach
dem Grundsatz der Risikcmischungangslegt ist,
wenndie AnteilscheinenachdemGesetz überden
VertriebausländischerInvestmentanteileundüberdie
Besteuerungder Erträgeaus ausländischenInvest-
mentanteilenimWege des öffentlichenArbietens, der
öffentlichenWerbungoderin ähnlicherWeisevertrie-
benwerdendürfenundnachdemgemäß$4 Abs.1
Nr. 1 des GesetzesüberdenVertriebausländischer
Investmentanteileund überdie Besteuerungder Er-
träge aus ausländischen Investmentanteilen veröf-
fentlichtenRechenschaftsberichtfürdasvorletzteGe-
schäftsjahrvor dem Jahr des Erhalts des Anteil-
scheins der Wert der Aktien in diesem Vermögen 70
vom Hundertdes Werts der in diesemVermögen
befindlichenWertpapierenichtunterschreitet,

undGeschäftsleitungimGeltungsbereichdiesesGe-
setzes,

sellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz und Ge-
schäftsleitungimGeltungsbereichdiesesGesetzes,

8 230des Handelsgesetzbuchsan einemUnterneh-
menmitSitzundGeschäftsleitungimGeltungsbereich
dieses Gesetzes,wenn der Arbeitnehmernichtals
MitunternehmerimSinnedes8 15Abs. 1 Nr.2 anzu-
sehenist,
Darlehnsforderungengegenden Arbeitgeber,wenn
aufdessenKostendieAnsprüchedesArbeitnehmers
ausdemDarlehnsvertragdurchein Kreditinstitutver-
bürgtoderdurchein Versicherungsunternehmenpri-
vatrechtlichgesichertsindunddas Kreditinstitutoder
Versicherungsunternehmenim Geltungsbereichdie-
ses Gesetzeszum Geschäftsbetriebbefugtist; eine
Darlehnsforderunggegenein Unternehmenmit Sitz
undGeschäftsleitungimGeltungsbereichdiesesGe-
setzes,das imSinnedes$18Abs.1desAktiengeset-
zes als herrschendes Unternehmen mit dem Unter-
nehmendes Arbeitgebersverbundenist, stehteiner
Dariehnsforderung gegen den Arbeitgeber gleich,
GenufßrechteamUnternehmendes Arbeitgebersmit
Sitz undGeschäftsleitungimGeltungsbereichdieses
Gesetzes, wenn damit das Recht am Gewinn dieses



Unternehmens verbunden ist, der Arbeitnehmer nicht
als Mitunternehmer im Sinne des 8 15 Abs. 1 Nr. 2
anzusehen ist und über die Genußrechte keine Ge-
nußscheinenachNummer3 ausgegebenwerden;ein
Genufßrechtan einem Unternehmen mit Sitz und Ge-
schäftsleitung im Geltungsbereich dieses Gesetzes,
das imSinnedes$ 18Abs. 1desAktiengesetzesals
herrschendesUnternehmenmit dem Unternehmen
des Arbeitgebersverbundenist, stehteinemGenuß-
rechtamUnternehmendes Arbeitgebersgleich.

(4)DieÜberlassungvonGewinnschuldverschreibungen
im Sinne des Absatzes3 Nr. 2, in denen neben der
gewinnabhängigenVerzinsungeine gewinnunabhängige
Mindestverzinsungzugesagtist,istnachAbsatz1 begün-
stigt, wenn
1. der Aussteller in der Gewinnschuldverschreibung

erklärt, die gewinnunabhängigeMindestverzinsung
werde im Regelfalldie Hälfteder Gesamiverzinsung
nicht überschreiten, oder

2. die gewinnunabhängigeMindestverzinsungzumZeit-
punktder Ausgabe der Gewinnschuldverschreibung
dieHälfteder EmissionsrenditefestverzinslicherWert-
papierenichtüberschreitet,dieindenMonätsberichten
derDeutschenBundesbankfürdenviertletztenKalen-
dermonat ausgewiesen wird, der dem Kalendermonat
derAusgabevorausgeht.
(5)Die ÜberlassungvonGenußscheinenimSinnedes

Absatzes3 Nr.3 und von Genußrechtenim Sinne des
Absatzes3 Nr. 11istnachAbsatz1begünstigt,wenneine
RückzahlungzumNennwertnichtzugesagtist; ist neben
dem Recht am Gewinn eine gewinnunabhängige Mindest-
verzinsung zugesagt, gilt Absatz 4 entsprechend.

(6)DerÜberlassungvonVermögensbeteiligungennach
Absatz 3 Nr. 3, 9 bis 11 bei einer Genossenschaft mit Sitz
undGeschäftsleitungimGeltungsbereichdiesesGesetzes
stehen $ 19 und eine Festsetzung durch Statut nach $ 20
desGesetzesbetreffenddie Erwerbs-undWirtschaftsge-
nossenschaftennichtentgegen.
(7)WerdenDarlehnsforderungennachAbsatz3 Nr.10

inTarifverträgenvereinbart,so kannderArbeitgebersich
hiervon befreien, wenn er dem Arbeitnehmer anstelle der
DarlehnsforderungeineanderegleichwertigeVermögens-
beteiligungnach Absatz 3 zuwendet; sofern der Arbeitneh-
merdies verlangt,sinddabeimindestenszwei verschie-
dene Formen der Vermögensbeteiligung nach Absatz3
Nr.1 bis 9 und 11, von denenmindestenseine keine
VermögensbeteiligungamUnternehmendesArbeitgebers
ist, zur Auswahlanzubieten.
(8)Als WertderVermögensbeteiligungistdergemeine

Wert anzusetzen.WerdeneinemArbeitnehmerVermö-
gensbeteiligungen im’Sinne des Absatzes 3 Nr. 1 bis 3
überlassen,die am Tag der Beschlußfassungüber die
Überlassungan einer deutschenBörse zum amtlichen
Handelzugelassensind,sowerdendiesemitdemniedrig-
stenandiesemTag fürsie imamtlichenHandelnotierten
Kursangesetzt,wennamTagderÜberlassungnichtmehr
als neunMonateseitdemTag derBeschlußfassungüber
die Überlassung vergangen sind. Liegt am Tag der
Beschlußfassungüber die Überlassungeine Notierung
nicht vor, so werden diese Vermögensbeteiligungen mit
dem letzten innerhalb von 30 Tagen vor diesem Tag im
amtlichen Handel notierten Kurs angesetzt. Die Sätze2

693

und 3 gelten entsprechend für Vermögensbeteiligungen im
Sinne des Absatzes3 Nr. 1 bis 3, die zum geregelten
Marktzugelassenoderin dengeregeltenFreiverkehrein-
bezogensind.SindamTag derÜberlassungvonVermö-
gensbeteiligungenim Sinne des Absatzes3 Nr. 1 bis 3
mehralsneunMonateseitdemTagderBeschlußfassung
über die Überlassung vergangen, so trittan die Stelle des
Tages der Beschlußfassungüber die Überlassungim
SinnederSätze2 bis4derTagderÜberlassung.DerWert
von Vermögensbeteiligungen im Sinne des Absatzes 3
Nr.4 bis6 wirdmitdemAusgabepreisamTag der Über-
lassungangesetzt.DerWertvonVermögensbeteiligungen
im Sinne des Absatzes 3 Nr. 7, 9, 10 und 11 wird mit dem
Nennbetragangesetzt,wennnichtbesondereUmstände
einenhöherenoderniedrigerenWertbegründen.Vermö-
gensbeteiligungenimSinnedesAbsatzes3 Nr.8 sindmit
demWertanzusetzen,dervordemTag derÜberlassung
zuletzt nach $ 11 Abs. 2 Satz 2 des Bewertungsgesetzes
festzustellenist oderwar.
(9)DurchRechtsverordnungkönnenVorschriftenerlas-

senwerdenüber
1. die Festlegung der Vermögensbeteiligungennach

Absatz3 Nr. 1 bis 6 unddieArt der Festlegung,
2. die Begründungvon Aufzeichnungs-und Anzeige-

pflichtenzumZweckderSicherungderNachversteue-
rung,

3. die vorläufigeNachversteuerungim Laufedes Kalen-
derjahrseinerschädlichenVerfügungoderAufhebung
der FestlegungmiteinemPauschsteuersatz,

4. das Verfahrenbei der abschließendenNachversteue-
rungnachAblaufdes Kalenderjahrseinerschädlichen
VerfügungoderAufhebungder Festlegung.

e) Kapitalvermögen
($ 2 Abs. 1 Nr. 5)

8 20
(1)Zu den Einkünftenaus Kapitalvermögengehören

1. Gewinnanteile(Dividenden),Ausbeutenund sonstige
Bezüge aus Aktien, Kuxen, Genußrechten, mit denen
das Recht am Gewinn und Liquidationserlöseiner
Kapitalgesellschaftverbundenist, aus Anteilen an
GesellschaftenmitbeschränkterHaftung,an Erwerbs-
und Wirtschaftsgenossenschaften,Kolonialgesell-
schaftenundanbergbautreibendenVereinigungen,die
die Rechte einer juristischenPerson haben. Die
Bezüge gehören nicht zu den Einnahmen, soweit sie
ausAusschüttungeneinerunbeschränktsteuerpflichti-
gen Körperschaftstammen,für die Eigenkapitalim
Sinnedes$ 30Abs.2 Nr.4 desKörperschaftsteuerge-
setzesals verwendetgilt;

2. Bezüge,dieaufGrundeinerKapitalherabsetzungoder
nachderAuflösungunbeschränktsteuerpflichtigerKör-
perschaftenoderPersonenvereinigungenimSinneder
Nummer1 anfallen,soweitbeidiesenfürAusschüttun-
genverwendbaresEigenkapitalimSinnedes$ 29des
Körperschaftsteuergesetzes als verwendet gilt und die
Bezüge nicht zu den Einnahmen im Sinne der Num-
mer 1 gehören. Nummer1 Satz 2 gilt entsprechend;

3. die nach$ 36Abs.2 Nr.3 anzurechnendeodernach
den 88 36b bis 36e dieses Gesetzes oder nach 8 52
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des Körperschaftsteuergesetzeszu vergütendeKör-
perschaftsteuer. Die anzurechnende oder zu vergü-
tendeKörperschaftsteuergiltaußerin den Fällendes
8 36e dieses Gesetzes und des 8 52 des Körperschaft-
steuergesetzesals zusammenmitden Einnahmenim
Sinne der Nummern1 oder 2 oder des Absatzes2
Nr.2 Buchstabea bezogen;

4. EinnahmenausderBeteiligungan einemHandelsge-
werbeals stillerGesellschafterund aus partiarischen
Darlehen, es sei denn, daß der Gesellschafter oder
Darlehnsgeber als Mitunternehmer anzusehen ist. Auf
Anteile des stillen Gesellschafters am Verlust des
Betriebs ist $ 15a sinngemäß anzuwenden;

5. Zinsenaus HypothekenundGrundschuldenundRen-
tenausRentenschulden.BeiTilgungshypothekenund
Tilgungsgrundschuldenist nurderTeil derZahlungen
anzusetzen,deralsZinsaufdenjeweiligenKapitalrest
entfällt;

6. außerrechnungsmäßigeund rechnungsmäßigeZinsen
aus den Sparanteilen,die in den Beiträgenzu Versi-
cherungenaufdenErlebens-oderTodesfallenthalten
sind.DiesgiltnichtfürZinsenausVersicherungenim
Sinnedes $ 10Abs. 1 Nr.2 Buchstabeb, diemitBei-
trägenverrechnetoder im Versicherungsfalloder im
FalldesRückkaufsdesVertragsnachAblaufvonzwölf
Jahren seitdemVertragsabschlußausgezahltwerden.
DieSätze1und2 sindaufKapitalerträgeausfondsge-
bundenenLebensversicherungenentsprechendanzu-
wenden;

7. Zinsen aus sonstigenKapitalforderungenjeder Art,
z.B. aus EinlagenundGuthabenbei Kreditinstituten,
aus DarlehenundAnleihen;

8. DiskontbeträgevonWechselnundAnweisungenein-
schließlichder Schatzwechsel.
(2) Zu den Einkünftenaus Kapitalvermögengehören

auch
1. besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den in

Absatz1 bezeichneten Einnahmen oder an deren
Stelle gewährt werden;

2. Einnahmen aus der Veräußerung
a) von Dividendenscheinenund sonstigen Ansprüchen

durch den Anteilseigner,
b) von Zinsscheinen durch den Inhaber der Schuldver-

schreibung,
wenndiedazugehörigenAktien,sonstigenAnteileoder
Schuldverschreibungennicht mitveräußertwerden.
Anteilseigner ist derjenige, dem nach 839 der Ab-
gabenordnurg die Anteile an dem Kapitalvermögen im
Sinne des Absatzes1 Nr. 1 zuzurechnensind. Sind
einemNießbraucheroderPfandgläubigerdie Einnah-
menimSinnedesAbsatzes{1Nr.1 oder2 zuzurech-
nen, so gilt er als Anteilseigner;

3. Einnahmenaus der Veräußerungvon Zinsscheinen,
wenndie dazugehörigenSchuldverschreibungenmit-
veräußertwerdenund das Entgeltfür die auf den
Zeitraum bis zur Veräußerung der Schuldverschrei-
bung entfallendenZinsen des laufenden Zinszahlungs-
zeitraums (Stückzinsen) besonders in Rechnung
gestellt ist. Die bei der Finlösung oder Weiterveräuße-
rung der Zinsscheine vom Erwerber der Zinsscheine
vereinnahmten Zinsen sind um das Entgelt für den
Erwerb der Zinsscheine zu kürzen.

Die Nummern 2 und 3 gelien sinngemäß für die Einnah-
men aus der Abtretung von Dividenden- oder Zinsansprü-
chenodersonstigenAnsprüchenimSinnederNummer2,
wenn die dazugehörigenAnteilsrechteoder Schuldver-
schreibungen nicht in einzelnen Wertpapieren verbrieft
sind.Satz2 giltauchbei der AbtretungvonZinsansprü-
chen aus Schuldbuchforderungen, die in ein öffentliches
Schuldbucheingetragensind.
(3) Soweit Einkünfteder in den Absätzen 1 und 2

bezeichnetenArt zu den Einkünften aus Land- und Forst-
wirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger Arbeit
oderausVermietungundVerpachtunggehören,sindsie
diesen Einkünften zuzurechnen.

(4)Bei der Ermittlungder Einkünfteaus Kapitalvermö-
gen ist nachAbzugderWerbungskostenein Betragvon
300DeutscheMarkabzuziehen(Sparer-Freibetrag).Ehe-
gatten,die zusammen veranlagtwerden, wird ein gemein-
samerSparer-Freibetragvon600DeutscheMarkgewährt.
DergemeinsameSparer-FreibetragistbeiderEinkunftser-
mittlungbei jedemEhegattenje zur Hälfteabzuziehen:
sinddie umdie WerbungskostengemindertenKapitaler-
trägeeinesEhegattenniedrigerals300DeutscheMark,so
istderanteiligeSparer-Freibetraginsoweit,als er die um
die WerbungskostengemindertenKapitalerträgedieses
Ehegattenübersteigt,beimanderenEhegattenabzuzie-
hen.DerSparer-FreibetragunddergemeinsameSparer-
Freibetragdürfennichthöhersein als die um die Wer-
bungskostengemindertenKapitalerträge.

f} Vermietung und Verpachtung
($ 2 Abs. 1 Nr. 6)

821
(1)Einkünfteaus VermietungundVerpachtungsind

1. EinkünfteausVermietungundVerpachtungvonunbe-
weglichemVermögen,insbesonderevon Grundstük-
ken, Gebäuden, Gebäudeteilen, Schiffen, die in ein
Schiffsregistereingetragensind,undRechten,dieden
Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grund-
stücke unterliegen (z. B. Erbbaurecht, Mineralgewin-
nungsrecht);

2. Einkünfteaus Vermietungund Verpachtungvon
Sachinbegriffen,insbesonderevon beweglichemBe-
triebsvermögen;

3. Einkünfte aus zeitlich begrenzter Überlassung von
Rechten, insbesondere von schriftstellerischen, künst-
lerischen und gewerblichen Urheberrechten, von
gewerblichenErfahrungenund von Gerechtigkeiten
und Gefäilen; .

4. Einkünfteaus der VeräußerungvonMiet-und Pacht-
zinsforderungen, auch dann, wenn die Einkünfte im
Veräußerungspreis von Grundstücken enthalten sind
unddie Miet- oder Pachtzinsen sich auf einen Zeitraum
beziehen, in dem der Veräußerer noch Besitzer war.

& 15.a ist sinngemäß anzuwenden.

(2)Zu den Einkünftenaus Vermietungund Verpachtung
gehört auch der Nutzungswert der Wohnung im eigenen
Haus oder der Nutzungswert einer dem Steuerpflichtigen
ganz oder teilweise unentgeltlichüberlassenen Wohnung



einschließlich der zugehörigen sonstigen Räume und Gär-
ten.Beträgtdas Entgeltfür die ÜberlassungeinerWoh-
nungzu Wohnzweckenwenigerals 50vomHundertder
ortsüblichen Marktmiete, so ist die Nutzungsüberlassung
ineinenentgeltlichenundeinenunentgeltlichenTeilaufzu-
teilen.
(3)EinkünftederindenAbsätzen1und2 bezeichneten

Art sind Einkünften aus anderen Einkunftsarten zuzurech-
nen, soweit sie zu diesen gehören.

821a
Pauschalierungdes Nutzungswerts

der seibstgenutztenWohnung im eigenen Haus
(1)Bei einerWohnungimeigenenEinfamilienhausim

Sinne des 8 75 Abs. 5 des Bewertungsgesetzes wird der
Nutzungswert($21 Abs.2) auf Grunddes Einheitswerts
des Grundstücks ermittelt.Satz 1 gilt auch bei einer Woh-
nung in einem eigenem Haus, das kein Einfamilienhaus
ist. Satz 2 ist nicht anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige
irndemeigenenHausmindestenseineWohnungodereine
anderenalsWohnzweckendieriendeEinheitvonRäumen
1. zur dauerndenNutzungvermietethatoder
2. innerhalbvonsechsMonatennachFertigstellungoder

AnschaffungdesHauses,nachBeendigungeinerVer-
mietungodernachBeendigungderSelbstnutzungzur
dauerndenNutzungvermietetoder

3. zugewerblichenoderberuflichenZweckenselbstnutzt
oderzu diesenZweckenunentgeltlichüberläßtundder
zu gewerblichenoder beruflichenZweckengenutzte
Teil des Hauses mindestens33%vom Hundertder
gesamtenNutzflächedes Hauses beträgt.

Als GrundbetragfürdenNutzungswertist 1 vomHundert
des maßgebendenEinheitswertsdes Grundstücksanzu-
setzen.Liegendie Voraussetzungender Sätze 1 und 2
nichtwährenddesganzenKalenderjahrsvor,so istnurder
Teil des Grundbetrags anzusetzen, der auf die vollen
Kalendermonate entfälit,in denen diese Voraussetzungen
vorliegen.

(2)MaßgebendistderEinheitswertfürdenletztenFest-
stellungszeitpunkt(Hauptfeststellungs-,Fortschreibungs-
oderNachtfeststellungszeitpunkt),dervordemBeginndes
Kalenderjahrs liegt oder mit dem Beginn des Kalender-
jahrszusammenfällt,fürdasderNutzungswertzuermitteln
ist. Ist das Einfamilienhausoder das andereHaus erst
innerhalbdes Kalenderjahrsfertiggestelltworden,fürdas
der Nutzungswert zu ermitteln ist, so ist der Einheitswert
maßgebend, der zuerst für das Einfamilienhaus oder das
andereHaus festgestelltwird.
(3)VondemGrundbetragdürfennurabgesetztwerden:

1. diemitderNutzungdesGrundstückszuWohnzwecken
inwirtschaftlichemZusammenhangstehendenSchuld-
zinsenbis zur Höhedes Grundbetrags;

2. erhöhteAbsetzungen,die bei dem Einfamilienhaus
oder dem anderen Haus in Anspruch genommen wer-
aen, nach Abzug der Schuldzinsen im Sinne der Num-
mer 1; Absetzungen für Abnutzung nach $7 Abs.5
dürfenvondemGrundbetragnichtabgesetztwerden.
(4)BeieinemHausimSinnedesAbsatzes1,fürdasder

Antrag auf Baugenehmigung nach dem 30. September
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dem1.Januar 1987nergestelltoder angeschafftworden
ist, können die mitder Nutzungdes Grundstücks zu Wohn-
zweckenin wirtschaitlichemZusammenhangstehenden
Schuldzinsenim Jahr der Herstellungoder Anschaffung
und in den beiden folgendenKalenderjahrenüber die
Höhedes Grundbetragshinausbis zur Höhevon jeweils
10000 DeutscheMark von dem nach Absatz3 Nr. 1
gekürztenGrundbetragabgesetztwerden. Soweit der
SchuldzinsenabzugnachSatz1nichtinvollemUmfangim
Erstjahr in Anspruch genommen werden kann, kann er in
demdrittenaufdasJahr derHerstellungoderAnschaffung
foigendenKalenderjahrnachgeholtwerden.Vorausset-
zung für die Anwendungdes Satzes1 im Falle der
Anschaffungist, daß der Steuerpflichtigedas Haus bis
zumEndedes Jahres der Fertigstellungangeschaffthat.
Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend bei einem Haus, für
das der Bauantragvordem1.Oktober1982gestelltund
bei demmit den Bauarbeitennach dem 30.September
1982begonnenwordenist.Satz1 gilt entsprechendfür
Schuldzinsen, die mitden Herstellungskosten für Ausbau-
ten und Frweiterungen an einem Haus im Sinne des
Absatzes i in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen,
wennmitdenArbeitenfürdenAusbauoderdie Erweite-
rungnachdem30.September1982begonnenwordenist
undderAusbauoderdie Erweiterungvor dem1.Januar
1987fertiggestelltwordenist.AndieStelledesAntragsauf
Baugenehmigungtrittdie Bauanzeige,wenn diese bau-
rechtlich ausreicht. Satz 5 ist nicht anzuwenden, wenn bei
einemHaus imSinnedesAbsatzes1 Schuldzinsennach
Satz1 oder 5 abgezogenwordensind.

(5) Dientdas Grundstückteilweiseeigenengewerbli-
chenoderberuflichenZweckenoderwirddasGrundstück
teilweisezu diesenZweckenunentgeltlichüberlassenund
liegendie Voraussetzungendes Absatzes1 Satz3 Nr.3
nichtvor, so vermindertsich der maßgebende Einheitswert
umdenTeil,derbeieinerAufteilungnachdemVerhältnis
derNutzflächenaufdengewerblichoderberuflichgenutz-
ten Teil des Grundstücks entfällt.Dasselbe gilt,wenn Teile
desEinfamilienhausesoderTeileeinerWohnungineinem
anderenHausvermietetsindunddie Einnahmenhieraus
dasDreifachedesanteiligaufdievermietetenTeileentfal-
lendenGrundbetrags,mindestensaber 1000 Deutsche
Mark imKalenderjahr,übersteigen.

(6)DieAbsätze1bis5sindnichtanzuwenden,wenndie
gesamte Fläche des Grundstücks größer als das Zwanzig-
fache der bebauten Grundfläche ist; in diesem Fall ist
jedochmindestensderNutzungswertanzusetzen,dersich
nach den Absätzen1 bis 5 ergeben würde, wenn die
gesamteFläche des Grundstücksnicht größerals das
Zwanzigfacheder bebautenGrundflächewäre.

(7)Absatz1 Satz2 ist nichtbeieinemGebäudeanzu-
wenden,
1. bei dem der Antrag auf Baugenehmigungvor dem

30. Juli 1981gestelitworden ist oder das in Erwerbsfäl-
len auf Grund eines vor dem 30. Juli 19281rechtswirk-
sam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags oder
sonstigenRechtsaktserworbenwordenist oder

2. das nach dem 29.Juli 1981 im Wege der Erbfolge
erworbenwordenist,wennbei demRechtsvorgänger
für dieses Gebäude die Voraussetzungen der Num-
mer 1 vorlagen.
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An StelledesAntragsaufBaugenehmigungtrittdieBestel-
lung, wenn diese nachweislichvor der Stellung des
Antrags auf Baugenehmigungerfolgte. Im Fall der
AnschaffungvonKaufeigenheimenoderTrägerkleinsied-
lungen,fürdiederAntragaufBaugenehmigungnachdem
31.Dezember1979und vor dem 30.Juli 1981 gestellt
worden ist, ist Absatz 1 Satz 2 nicht anzuwenden, wenn
die Gebäudevor dem 1.Juli 1983angeschafftworden
sind.ImFalidesUmbauseinesEinfamilienhauseszueiner
anderenGebäudeartist Absatz1 Satz2 nichtanzuwen-
den, wenn vor dem 30. Juli 1981 mit den Umbauarbeiten
begonnenoderderfürdenUmbauerforderlicheAntragauf
Baugenehmigung gestellt worden ist. An die Stelle des
Antrags auf Baugenehmigung trittdie Bauanzeige, wenn
diesebaurechtlichausreicht.

g) Sonstige Einkünfte
($ 2 Abs.1 Nr.7)

822
Artender sonstiger. Einkünfte

SonstigeEinkünftesind
1. Einkünfteaus wiederkehrendenBezügen,soweit sie

nichtzu den in 82 Abs.1 Nr.1 bis 6 bezeichneten
Einkunftsartengehören.Werdendie Bezüge freiwillig
oder auf Grundeiner freiwilligbegründetenRechts-
pflichtodereinergesetzlichunterhaltsberechtigtenPer-
son gewährt,so sindsie nichtdemEmpfängerzuzu-
rechnen, wenn der Geber unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtigoder unbeschränktkörperschaftsteuer-
pflichtigist; dem Empfängersind dagegen zuzu-
rechnen
a) Bezüge,die voneinerunbeschränktsteuerpflichti-

gen,vonder KörperschaftsteuerbefreitenKörper-
schaft,PersonenvereinigungoderVermögensmas-
se außerhalbder Erfüllung steuerbegünstigter
ZweckeimSinneder8852bis54derAbgabenord-
nunggewährtwerden,und

b) BezügeimSinnedes $ 1 derVerordnungüberdie
SteuerbegünstigungvonStiftungen,dieandieStel-
levonFamilienfideikommissengetretensind, inder
im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliederungsnummer
611-4-3,veröffentlichtenbereinigtenFassung.

Zu den in Satz 1 bezeichnetenEinkünftengehören
auch
a) Leibrenteninsoweit,als in deneinzelnenBezügen

EinkünfteausErträgendesRentenrechtsenthalten
sind.Als Ertragdes Rentenrechtsgiltfür die gesam-
te Dauer des Rentenbezugs der Unterschied zwi-
schen dem Jahresbetrag der Rente und dem Be-
trag,dersichbeigleichmäßigerVerteilungdesKapi-
talwertsderRenteaufihrevoraussichtlicheLaufzeit
ergibt;dabeiistderKapitalwertnachdieserLaufzeit
zu berechnen.Der Ertragdes Rentenrechts(Er-
tragsanteil)ist aus der nachstehendenTabellezu
entnehmen:

Bei Beginn Ertrags- Bei Beginn Ertrags- Bei Beginn Ertrags-
der Rente anteil der Rente anteil der Rente anteil
vollendetes vollendetes vollendetes
Lebensjahr Lebensjahr Lebensjahr
des Renten- in desRenten- in desRenten- in
berechtigten v.H. berechtigten v.H. berechtigten v.H.

Obis 2| 72 42 48 66 23
3bis 5| 71 | 43bis 44| 47 67 22
6bis 8 | 70 45 46 68 21
9 bis 10| 69 46 45 69 20
11 bis 12| 68 47 44 70 19
13 bis 14| 67 48 43 71 18
15 bis 16| 66 49 42 72 17
17 bis 18| 65 50 41 73 16
19 bis 20| 64 51 39 74 i
21 bis 22| 63 52 38 75 14
23 bis 24 | 62 53 37| 76 bis 77| 13
25 bis 26| 61 54 36 78 12

27 60 55 35 79 11
28 bis 29| 59 56 34 80 10

30 58 37 33| 81 bis 82 $
31 bis 32| 57 58 32 83 8

33 56 59 31| 84 bis 85 7
34 55 60 29| 86 bis 87 6
35 54 61 28| 88 bis 89 5

36 bis 37| 53 62 27 | 9Obis 91 4
38 52 63 26 | 92 bis 93 3
39 51 64 25| 94 bis 96 2
40 50 65 24 ab 97 1
41 49

Die Ermittlungdes Ertragsaus Leibrenten,die vor
dem1. Januar 1955 zu laufen begonnen haben,
und aus Renten, deren Dauer von der Lebenszeit
mehrerer Personen oder einer anderen Person als
des Rentenberechtigtenabhängt,sowieaus Leib-
renten,die auf eine bestimmteZeit beschränkt sind,
wirddurcheineRechtsverordnungbestimmt;

b) EinkünfteausZuschüssenundsonstigenVorteilen,
die als wiederkehrendeBezügegewährtwerden;

1a. Einkünfte aus Unterhaltsleistungen,soweit sie nach
810 Abs. 1 Nr.1 vom Geber abgezogenwerden
können; \

823;

Einkunftsarten($2 Abs.1 Nr.1 bis 6) noch zu den
Einkünften im Sinne der Nummern1, 1a, 2 oder 4
gehören,z. B. EinkünfteausgelegentlichenVermittlun-
gen und aus der VermietungbeweglicherGegen-
stände.SolcheEinkünftesindnichteinkommensteuer-
pflichtig,wennsie wenigerals 500DeutscheMark im
Kalenderjahrbetragenhaben.Übersteigendie Wer-
bungskostendieEinnahmen,sodarfderübersteigende
BetragbeiErmittlungdesEinkommensnichtausgegli-
chenwerden;erdarfauchnichtnach$ 10dabgezogen
werden;

kenversicherungsbeiträgen,Übergangsgelder,Sterbe-
gelder,Versorgungsabfindungen,Versorgungsbezüge,
die auf Grund des Abgeordnetengesetzesoder des
Europaabgeoränetengesetzes,sowie vergleichbare
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Bezüge, die auf Grund der entsprechenden Gesetze
derLändergezahltwerden.WerdenzurAbgeltungdes
durchdas MandatveranlaßtenAufwandesAufwands-
entschädigungengezahlt,so dürfen die durch das
Mandat veranlaßtenAufwendungennicht als Wer-
bungskosten abgezogen werden. Wahlkampfkosten
zur ErlangungeinesMandatsim Bundestag,im Euro-
päischenParlamentoder im Parlamenteines Landes
dürfennichtals Werbungskostenabgezogenwerden.
Es geltenentsprechend
a) für Zuschüssezu Krankenversicherungsbeiträgen

83 Nr. 62 Satz 1,
b) für Versorgungsbezüge$ 19 Abs. 2; beimZusam-

mentreffenmitVersorgungsbezügenim Sinne von
819 Abs.2 Satz2 bleibtjedoch insgesamthöch-
stenseinBetragvon4 800DeutscheMark imVer-
anlagungszeitraumsteuerfrei,

c) fürdasÜbergangsgeld,das ineinerSummegezahlt
wird,undfürdieVersorgungsabfindung$ 34Abs. 3.

8 23
Spekulationsgeschäfte

(1) Spekulationsgeschäfte($22 Nr.2) sind
1. Veräußerungsgeschäfte,bei denender Zeitraumzwi-

schenAnschaffungundVeräußerungbeträgt:
a) beiGrundstückenundRechten,die den Vorschrif-

tendesbürgerlichenRechtsüberGrundstückeun-
terliegen(z.B. Erbbaurecht,Mineralgewinnungs-
recht), nicht mehr als zwei Jahre,

b) bei anderenWirtschaftsgütern,insbesonderebei
Wertpapieren,nichtmehrals sechs Monate;

2. Veräußerungsgeschäfte,bei denen die Veräußerung
derWirtschaftsgüterfrühererfolgtals der Erwerb.
(2)AußerAnsatzbleibendieEinkünfteausderVeräuße-

rungvon
1. Schuld-undRentenverschreibungenvon Schuldnern,

die Wohnsitz,Geschäftsleitungoder Sitz im Inland
haben, es sei denn, daß bei ihnen neben der festen
Verzinsungein Rechtauf Umtauschin Gesellschafts-
anteile(Wandelanleihen)odereineZusatzverzinsung,
die sichnachder Höheder Gewinnausschüttungdes
Schuldners richtet, eingeräumt ist oder daß sie von
dem Steuerpflichtigenim Ausland erworbenworden
sind;

2. Forderungen, die in ein inländisches öffentliches
Schuldbucheingetragensind.
(3) Spekulationsgeschäfte liegen nicht vor, wenn Wirt-

schaftsgüterveräußertwerden, deren Wert bei Einkünften
im Sinne des $ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 anzusetzen ist.

(4)GewinnoderVerlustausSpekulationsgeschäftenist
der UnterschiedzwischendemVeräußerungspreiseiner-
seits und den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und
denWerbungskostenandererseits.GewinneausSpekula-
tionsgeschäftenbleibensteuerfrei,wennderausSpekula-
tionsgeschäften erzielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr
weniger als 1 000 Deutsche Mark betragen hat. Verluste
aus Spekulationsgeschäftendürfen nur bis zur Höhe des
Spekulationsgewinns,denderSteuerpflichtigeimgleichen
Kalenderjahr erzielt hat, ausgeglichen werden; sie dürfen
nicht nach $ 10d abgezogen werden.
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h) Gemeinsame Vorschriften

524
Zu den Einkünften im Sinne des $2 Abs. 1 gehören

auch
1. Entschädigungen,die gewährtwordensind

a) alsErsatzfürentgangeneoderentgehendeEinnah-
menoder

b) fürdieAufgabeoderNichtausübungeinerTätigkeit,
fürdieAufgabeeinerGewinnbeteiligung‘odereiner
Anwartschaftaufeinesolche;

c) als Ausgleichszahlungenan Handelsvertreternach
8 89b des Handelisgesetzbuchs;

EinkünfteauseinerehemaligenTätigkeitimSinnedes
&2 Abs. 1Nr. 1bis4 oderauseinemfrüherenRechts-
verhältnis im Sinne des $ 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 7, und zwar
auchdann,wennsiedemSteuerpflichtigenalsRechts-
nachfolgerzufließen;

3. Nutzungsvergütungenfür die Inanspruchnahmevon
GrundstückenfüröffentlicheZweckesowieZinsenauf
solche Nutzungsvergütungenund auf Entschädigun-
gen, die mitder Inanspruchnahmevon Grundstücken
für öffentlicheZweckezusammenhängen.

824a
Altersentlastungsbetrag

AltersentlastungsbetragisteinBetragvon40vomHun-
dertdes Arbeitsiohnsundder positivenSummeder Ein-
künfte,dienichtsolcheausnichtselbständigerArbeitsind,
höchstensjedochinsgesamtein Betragvon 3 000Deut-
scheMarkimKalenderjahr.VersorgungsbezügeimSinne
des &19Abs.2, Einkünfteaus Leibrentenim Sinnedes
$ 22Nr. 1 Satz3 Buchstabea undEinkünfteimSinnedes
8 22Nr.4 Satz4 BuchstabebbleibenbeiderBemessung
des BetragsaußerBetracht.DerAltersentlastungsbetrag
wirdeinemSteuerpflichtigengewährt,dervordemBeginn
des Kalenderjahrs,in demer sein Einkommenbezogen
hat, das 64. Lebensjahr vollendethatte.Im Fall der Zusam-
menveranlagungvon Ehegattenzur Einkommensteuer
sind die Sätze1 bis 3 für jeden Ehegattengesondert
anzuwenden.

824b
Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag

(1)Steuerpflichtigen,diebis31.Dezember1990finan-
zielleHilfenauf GrundeinerRechtsverordnungnach82
Abs. 1 des Ausbildungsplatzförderungsgesetzeserhalten
undbeidenendie finanziellen:Hilfenzu denBetriebsein-
nahmenaus Land- und Forstwirtschaft,Gewerbebetrieb
oderselbständigerArbeitgehören,wirdeinAusbildungs-
platz-Abzugsbetragin Höhe der finanziellen Hilfen
gewährt.DiesgiltauchfürZuwendungenausöffentlichen
Mitteln, die dazu bestimmtsind, zusätzliche Ausbildungs-
plätze bereitzustellen.

(2) Wird die finanzielle Hilfe einer Gesellschaft im Sinne
des $ 15Abs. 1 Nr. 2 gewährt,so wird jedem Mitunterneh-
mer ein Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag in Höhe des Teils
der finanziellen Hilfe gewährt, der dem Verhältnis des
Gewinnanteils des Mitunternehmers einschließlich der
Vergütungen zum Gewinn der Gesellschaft entspricht.Der
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Ausbildungsplatz-AbzugsbetragunddieAnteilederMitun-
ternehmer am Ausbildungsplatz-Abzugsbetragsind
gesondertfestzustellen($179Abgabenordnung).

ill. Veranlagung

825
Veranlagungszeitraum, Steuererklärungspflicht

(1)Die EinkommensteuerwirdnachAblaufdes Kalen-
derjahrs (Veranlagungszeitraum) nach dem Einkommen
veranlagt,das der Steuerpflichtigein diesemVeranla-
gungszeitraumbezogenhat,soweitnichtnachden8846
und46a eineVeranlagungunterbleibt.
(2)HatdieSteuerpflichtnichtwährenddesvollenVeran-

lagungszeitraumsbestanden,so wird das währendder
Dauerder SteuerptlichtbezogeneEinkommenzugrunde
gelegt.In diesemFall kanndie VeranlagungbeiWegfall
der Steuerpflichtsofortvorgenommenwerden.
(3)DerSteuerpflichtigehatfürdenabgelaufenenVeran-

lagungszeitraumeine Einkommensteuererklärungabzu-
geben.EhegattenhabenfürdenFallderZusammenveran-
lagung(826b)einegemeinsameEinkommensteuererklä-
rungabzugeben.WählteinerderEhegattendiegetrennte
Veranlagung($26a) oder wählenbeide Ehegattendie
besondereVeranlagungfür den Veranlagungszeitraum
der Eheschließung($26c), hatjederder Ehegatteneine
Einkommensteuererklärungabzugeben.DerSteuerpflich-
tige hat die Einkommensteuererklärungeigenhändigzu
unterschreiben.Eine gemeinsameEinkommensteuerer-
klärungist von beidenEhegatteneigenhändigzu unter-
schreiben.

&26
Veranlagungvon Ehegatten

(1) Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtigsindundnichtdauerndgetrenntlebenund
beidenendieseVoraussetzungenzuBeginndesVeranla-
gungszeitraumsvorgelegenhabenoderimLaufedesVer-
anlagungszeitraumseingetretensind, könnenzwischen
getrennterVeranlagung(826a) undZusammenveranla-
gung ($26b) wählen;fürdenVeranlagungszeitraumder
Eheschließung können sie statt dessen die besondere
Veranlagungnach$26c wählen.EineEhe, die im Laufe
desVeranlagungszeitraumsaufgelöstwordenist,bleibtfür
dieAnwendungdesSatzes1unberücksichtigt,wenneiner
der Ehegatten in demselben Veranlagungszeitraum wie-
dergeheiratethatundbeiihmunddemneuenEhegatten
die Voraussetzungendes Satzes1 ebenfallsvorliegen.
(2)Ehegattenwerdengetrenntveranlagt,wenneinerder

EhegattengetrennteVeranlagungwählt.Ehegattenwer-
den zusammen veranlagtoder- für denVeranlagungszeit-
raum der Eheschließung — nach $ 26c veranlagt, wenn
beideEhegattendiebetreffendeVeranlagungsartwählen.
Die zur Ausübungder Wahl erforderlichenErklärungen
sind beim Finanzamtschriftlichoderzu Protokollabzu-
geben.

(3) Werden die nach Absatz 2 erforderlichen Erklärun-
gennichtabgegeben,so wirdunterstelit,daßdieEhegat-
tendie Zusammenveranlagungwählen.

826a
GetrennteVeranlagungvon Ehegatten

(1)BeigetrennterVeranlagungvonEhegattenindenin
&26 bezeichneten Fällen sind jedem Ehegatten die von
ihm bezogenenEinkünftezuzurechnen.Einkünfteeines
EhegattensindnichtalleindeshalbzumTeiidemanderen
Ehegattenzuzurechnen,weildieserbeiderErzielungder
Einkünftemitgewirkthat.
(2) Sonderausgaben(8810 und 10b) und außerge-

wöhnlicheBelastungen(8833bis33c)werden,soweitsie
die Summeder bei der Veranlagungjedes Ehegattenin
Betrachtkommenden,Pauschbeträge.oder Pauschalen
($ 10c) übersteigen, bis zur Höhe der bei einer Zusam-
menveranlagungder Ehegattenin Betrachtkommenden
Höchstbeträgeje zur HälftebeiderVeranlagungderEhe-
gattenabgezogen,wennnichtdieEhegattengemeinsam
eine andereAufteilungbeantragen.Sonderausgabenim
Sinne des $ 10 Abs. 1 Nr. 1 können nur bei der Veranla-:*
gung des Ehegatten abgezogen werden, der sie geleistet
hat. Die nach $ 33b Abs. 5 übertragbarenPauschbeträge
stehenden Ehegatteninsgesamtnureinmalzu; sie wer-
denjedemEhegattenzur Hälftegewährt.Dienach$34
zu gewährende Steuerermäßigung stehtden Ehegatten in
dem Verhältnis zu, in dem sie erhöhteAbsetzungen nach
8 7b oderAbzugsbeträgenach$ 10eAbs.1 bis 5 oder
nach 8 15b des Berlinförderungsgesetzesin Anspruch
nehmen.
(3)DieAnwendungder8810aund10dfürdenFalldes

Übergangs von der getrennten Veranlagung zur Zusam-
menveranlagungundvonderZusammenveranlagungzur
getrenntenVeranlagung,wennbeibeidenEhegattennicht
entnommeneGewinneodernichtausgeglicheneVerluste
vorliegen,wirddurchRechtsverordnunggeregelt.

826b
Zusammenveranlagungvon Ehegatten

Bei der ZusammenveranlagungvonEhegattenwerden
die Einkünfte, die die Ehegattenerzielthaben, zusarmen-
gerechnet, den Ehegatten gemeinsam zugerechnet und,
soweitnichtsanderesvorgeschriebenist, die Ehegatten
sodanngemeinsamals Steuerpflichtigerbehandelt.

826c
Besondere Veranlagung

für den Veranlagungszeitraum
der Eheschließung

(1)Bei besondererVeranlagungfürdenVeranlagungs-
zeitraumderEheschließungwerdenEhegattenso behan-
delt, als ob sie unverheiratetwären. $ 12 Nr. 2 und 8 33c
Abs.2 bleibenunberührt.826a Abs.1 giltsinngemäß.
(2) Bei der besonderen Veranlagung ist das Verfahren

nach $32a Abs. 5 anzuwenden, wenn der zu veranla-
gende Ehegatte zu Beginn des Veranlagungszeitraums
verwitwetwarundbeiihmdieVoraussetzungendes$ 32a
Abs. 6 Nr. 1 vorgeiegen hatten.

(3) Für die Anwendung des 8 32 Abs. 7 bleiben Kinder
unberücksichtigt,wenn das Kindschaftsverhältnis(832
Abs. 1) in Beziehung zu beiden Ehegatten erst nach der
Eheschließungbegründetwird.



827
(weggefallen)

8 28
Besteuerungbei fortgesetzterGütergemeinschaft
Bei fortgesetzierGütergemeinschaftgeltenEinkünfte,

die in das Gesamtgut fallen, als Einkünfte des überleben-
den Ehegatten,wenndieserunbeschränktsteuerpflichtig
ist.

88 29 und30
(weggefallen)

8 31
Pauschbesteuerung

Bei Personen, diedurch Zuzug aus dem Ausland unbe-
schränkt steuerpflichtigwerden, können die obersten
FinanzbehördenderLändermitZustimmungdes Bundes-
ministersder Finanzen die Einkommensteuerbis zur
DauervonzehnJahrenseitBegründungderunbeschränk-
ten Steuerpflichtin einemPauschbetragfestsetzen.

IV. Tarif

8 32
Kinder, Kinderfreibetrag,Sonderfreibeträge

(1)KinderimSinnederAbsätze2 bis5 unddesAbsat-
zes 7 sind:
1. Kinder,die imerstenGrad mitdemSteuerpflichtigen

verwandt sind;
2. Pflegekinder. Das sind Personen, mit denen der

Steuerpflichtigedurchein familienähnliches,auf län-
gereDauerberechnetesBandverbundenistunddieer
in seinenHaushaltaufgenommenhat.Voraussetzung
ist, daß das Obhuts- und Pflegeverhältnis zu den Eltern
nichtmehrbestehtundder Steuerpflichtigedas Kind
mindestenszu einemnicht unwesentlichenTeil auf
seineKostenunterhält.

Stehtein angenommenesKind zu Becinndes Kalender-
jahrs nochin einemKindschaftsverhältniszu seinenleib-
lichenEltern,so kannes bei diesennur berücksichtigt
werden, wenn sie ihrer Unterhaltsverpflichtunggegenüber
demKindfürdasKalenderjahrimwesentlichennachkom-
men. Entsprechendesgilt,wenn ein Pflegekindauch in
einemKindschaftsverhältniszu seinenElternsteht.
(2)EinKindkannnurberücksichtigtwerden,wennes zu

Beginndes Kalenderjahrsunbeschränkteinkommensteu-
erpflichtigwar oder im Laufe des Kalenderjahrsunbe-
schränkt einkommensteuerpflichtiggeworden ist.

(3) Ein Kind wird in dem Kalenderjahr, in dem es lebend
geboren wurde, und in jedem folgenden Kalenderjahr, zu
dessenBeginnesdas16.Lebensjahrnochnichtvollendet
hat, berücksichtigt.

(4) Ein Kind, das zu Beginndes Kalenderjahrsdas
16.Lebensjahr,abernochnichtdas27.Lebensjahrvollen-
det hat,wirdberücksichtigt,wennes
1. für einenBerufausgebildetwirdoder
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2. eine Berufsausbildungmangels Ausbildungsplatzes
nicht beginnen oder fortsetzen kann oder

3. dengesetzlichenGrundwehrdienstoderZivildienstlei-
stetoder

4. freiwillig für eıne Dauer von nichtmehr als drei Jahren
Wehr- oder Polizeivollzugsdienst leistet, der an Stelle
desgesetzlichenGrundwehrdienstesoderZivildienstes
abgeleistetwird,oder

5. eine vom gesetzlichenGrundwehrdienstoder Zivil-
dienstbefreiendeTätigkeitals Entwicklungshelferim
Sinnedes$ 1Abs. 1desEntwicklungshelfer-Gesetzes
ausübtoder

6. einfreiwilligessozialesJahr imSinnedesGesetzeszur
Förderungeines freiwilligensozialen Jahres leistet
oder

7. wegenkörperlicher,geistigeroderseelischerBehinde-
rungaußerstandeist, sichselbstzu unterhalten.

IndenFällenderNummern3 bis5 istVoraussetzung,daß
durchdieAufnahmedesDienstesoderderTätigkeiteine
Berufsausbildungunterbrochenworden ist. Im Fall der
Nummer7 giltAbsatz5 Satz2 entsprechend.
(5) Ein Kind, das zu Beginndes Kalenderjahrsdas

27. Lebensjahrvollendethat,wirdberücksichtigt,wennes
wegenkörperlicher,geistigeroderseelischerBehinderung
außerstandeist, sich selbstzu unterhalten.Ist das Kind
verheiratetoder geschieden, so istweitereVoraussetzung,
daß sein Ehegatte oder sein frühererEhegatte ihm keinen
ausreichendenUnterhaltleistenkannoderihmgegenüber
nichtunterhaltspflichtigist.
(6)Ein Kinderfreibetragvon1242DeutscheMarkwird

fürjedeszu berücksichtigendeKinddes Steuerpflichtigen
vomEinkommenabgezogen.BeiEhegatten,dienachden
88 26, 26b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt
werden, wird ein Kinderfreibetragvon 2 484 Deutsche
Markabgezogen,wenndas Kindzu beidenEhegattenin
einem Kindschaftsverhältnissteht.Ein Kinderfreibetrag
von 2 484DeutscheMarkwirdauchabgezogen,wenn
1. derandereElternteilvordemBeginndesKalenderjahrs

verstorbenistoderwährenddesganzenKalenderjahrs
nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtiggewesen
ist oder

2. der Steuerpflichtigealleindas Kindangenommenhat
oderdas Kindnurzu ihmin einemPflegekindschafts-
verhältnissteht.

Abweichend von Satz 1 wird bei einem unbeschränkt
einkommensteuerpflichtigenEiternpaar, bei dem die Vor-
aussetzungen des 8 26 Abs. 1 Satz 1 nicht vorliegen, auf
AntrageinesElternteilsderKinderfreibetragdes anderen
Elternteils auf ihn übertragen,wenn er seiner Unterhalts-
verpflichtunggegenüberdemKind für das Kalenderjahr
nachkommt,derandereElternteiljedochnichtodernurzu
einem unwesentlichen Teil, oder wenn der andere Eltern-
teil dem Antrag zustimmt;die Zustimmungkann nicht
widerrufen werden.

(7) Ein Haushaltsfreibetrag von 4 536 Deutsche Mark
wird bei einemSteuerpflichtigen,fürden die Vorausset-
zungen des 8 32a Abs. 5 oder 6 nicht erfüllt sind und der
nicht nach den 88 26, 26a getrenntzur Einkommensteuer
zu veranlagen ist, vom Einkommen abgezogen, wenn er
einen Kinderfreibetragerhält. Ist auch der andere Elternteil
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, so erhält der
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Steuerpflichtige den Haushaltsfreibetrag nur, wenn das
Kind, für das ein Kinderfreibetrag abgezogen wird, ihm
zuzuordnen ist. Ein Kind eines unbeschränkteinkommen-
steuerpflichtigenElternpaares, bei dem die Voraussetzun-
gendes$ 26Abs. 1Satz1nichtvorliegen,istdemEltern-
teilzuzuordnen,indessenWohnungeserstmalsimKalen-
derjahr mit Hauptwohnung gemeldet war. War das Kind
nicht in einer Wohnung eines Elternteils oder war es in
einergemeinsamenWohnungder ElternmitHauptwoh-
nunggemeldet,so ist es derMutterzuzuordnen;es wird
statt der Mutterdem Vater zugeordnet,wenn dieser durch
eineBescheinigungder zuständigenBehördenachweist,
daß das Kindzu seinemHaushaltgehörthat.
(8) Ein Altersfreibetragvon 720 DeutscheMark wird vom

Einkommenabgezogen,wenn der Steuerpflichtigevor
dem Beginn des Kalenderjahrs das 64. Lebensjahr vollen-
dethatte.BeiEhegatten,dienachden8$26,26bzusam-
men zur Einkommensteuer veranlagt werden, verdoppelt
sichderAltersfreibetrag,wennjederEhegattedieVoraus-
setzungdes Satzes1 erfüllt.

832a
Einkommensteuertarif

(1) Die tariflicheEinkommensteuerbemißtsich nach
demzu versteuerndenEinkommen.Sie beträgtvorbehalt-
lichder 8832b, 34 und34b jeweilsin DeutscheMark
1. für zu versteuernde Einkommen

bis 4 536DeutscheMark (Grundfreibetrag):
0;

2. für zu versteuernde Einkommen
von 4 537 Deutsche Mark bis 18 035 Deutsche Mark:
0,22x —998;

3. für zu versteuernde Einkommen .
von 18 036 Deutsche Mark bis 80 027 Deutsche Mark:
(I0,79y- 30,82)y+452]y+2200)y+ 2962;

4. für zu versteuernde Einkommen
von 80028 Deutsche Mark bis 130031 Deutsche
Mark:
(60z + 5000)z+ 27798;

5. für zu versteuernde Einkommen
von 130 032 Deutsche Mark an:
0,56x—18502.

„X“istdas abgerundetezuversteuerndeEinkommen.„y“
ist einZehntausendsteldes 18000DeutscheMarküber-
steigendenTeilsdesabgerundetenzuversteuerndenEin-
kommens.„z“ ist ein Zehntausendsteides 80000Deut-
sche Mark übersteigendenTeils des abgerundetenzu
versteuerndenEinkommens.
(2)Das zu versteuerndeEinkommenist aufdennäch-

sten durch54ohneRest teilbarenvollenDeutsche-Mark-
Betrag abzurunden, wenn es nicht bereits durch 54 ohne
Rest teilbarist.
(3)DiezurBerechnungdertariflichenEinkommensteuer

erforderlichen Rechenschritte sind in der Reihenfolge aus-
zuführen,diesichnachdemHorner-Schemaergibt.Dabei
sind die sich aus den MultiplikationenergebendenZwi-
schenergebnissefürjedenweiterenRechenschrittmitdrei
Dezimalstellen anzusetzen; die nachfolgenden Dezimal-
stellen sind fortzulassen. Der sich ergebendeSteuerbetrag

ist auf den nächsten vollen Deutsche-Mark-Betrag abzu-
runden. :
(4) Für zu versteuerndeEinkommenbis 130031Deut-

sche Mark ergibtsich die nach den Absätzen1 bis 3
berechnetetariflicheEinkommensteueraus der diesem
Gesetz beigefügtenAnlageı (Einkommensteuer-Grund-
tabelle)*).
(5) Bei Ehegatten, die nach den 88 26, 26b zusammen

zur Einkommensteuer veranlagtwerden, beträgtdie tarifli-
che Einkommensteuervorbehaltlichder $8$32b, 34 und
34b das Zweifache des Steuerbetrags, der sich für die
Hälfte ihres gemeinsamzu versteuerndenEinkommens
nachdenAbsätzen1bis3 ergibt(Splitting-Verfahren).Für
zu versteuerndeEinkommenbis260063DeutscheMark
ergibtsichdie nachSatz1 berechnetetariflicheEinkom-
mensteueraus der diesemGesetzbeigefügtenAnlage2
(Einkommensteuer-Splittingtabelle)*).
(6)Das VerfahrennachAbsatz5 istauchanzuwenden:

zur Berechnung der tariflichen Einkommensteuer für das
zu versteuerndeEinkommen
1. beieinemverwitwetenSteuerpflichtigenfürdenVeran-

lagungszeitraum,der demKalenderjahrfolgt,in dem
der Ehegatteverstorbenist,wennderSteuerpflichtige
und sein verstorbener Ehegatte im Zeitpunkt seines
Todes die Voraussetzungendes $ 26 Abs. 1 Satz1
erfüllt haben,

2. bei einem Steuerpflichtigen,dessen Ehe in dem Kalen-
derjahr, in dem er sein Einkommen bezogen hat, durch
Tod, Scheidung oder Aufhebung aufgelöst worden ist,
wenn in diesemKalenderjahr
a) der Steuerpflichtigeund sein bisherigerEhegatte

dieVoraussetzungendes$26Abs. 1 Satz1 erfüllt
haben,

b) der bisherigeEhegattewiedergeheiratethatund
c) derbisherigeEhegatteunddessenneuerEhegatte

ebenfallsdie Voraussetzungendes 826 Abs. 1
Satz1 erfüllen.

Voraussetzungist,daßderSteuerpflichtigenichtnachden
8826,26a getrenntzurEinkommensteuerveranlagtwird.

8 32b
Progressionsvorbehalt

(1) Hat ein unbeschränktSteuerpflichtiger
1. Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Schlechtwetter-

geld,Arbeitsiosenhilfeoder
2. ausländische Einkünfte, die nach einem Abkommen

zur Vermeidungder Doppelbesteuerungsteuerfrei
sind,

bezogen,so istaufdasnach$32aAbs.1zuversteuernde
Einkommen ein besonderer Steuersatz anzuwenden.

(2) Der besondereSteuersatznach Absatz 1 ist der
Steuersatz,dersichergibt,wennbeiderBerechnungder
Einkommensteuer einbezogen werden:
1. im Fall des Absatzes 1 Nr.1 die Beträge, die nach

Abzugder beiArbeitnehmerngewöhnlichanfallenden
gesetzlichenAbzügeimSinnedes $ 111des Arbeits-

*) Die auf der Tarifformel des Absatzes 1 beruhenden Einkommensteuertabellen für
Veranlagungszeiträumeab1988sindimBGBl.1985I S. 1163fi.abgedruckt.Wegen
der Taritformel für den Veranlagungszeitraum 1967 und der Einkommensteuertabel-
len 1987wirdauf $ 52 Abs.22verwiesen.



förderungsgesetzesdie ausgezahltenLeistungener-
geben;

2. im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 die ausländischen Ein-
kürfte,ausgenommendie darinenthaltenenaußeror-
dentlichen Einkünfte.

Die nach Nummer 1 ermittelteSumme ist um die Freibe-
trägenach$ 19Abs.3 und4 unddenWerbungskosten-
Pauschbetrag nach $ 9a Nr. 1 zu kürzen, soweit sie nicht
bei der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeitberücksichtigtwordensind.

8 33
AußergewöhnlicheBelastungen

(1) Erwachseneinem Steuerpflichtigenzwangsläufig
größereAufwendungenals der überwiegendenMehrzahl
der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhältnisse,
gleicherVermögensverhältnisseund gleichenFamilien-
stands(außergewöhnlicheBelastung),so wirdaufAntrag
die Einkommensteuerdadurchermäßigt,daßderTeil der
Aufwendungen,derdie demSteuerpflichtigenzumutbare
Belastung(Absatz3) übersteigt,vomGesamtbetragder
Einkünfteabgezogenwird.
(2) Aufwendungenerwachsendem Steuerpflichtigen

zwangsläufig,wennersichihnenausrechtlichen,taisäcn-
lichenodersittlichenGründennichtentziehenkannund
soweitdieAufwendungendenUmständennachnotwendig
sindundeinenangemessenenBetragnichtübersteigen.
Aufwendungen,diezu denBetriebsausgaben,Werbungs-
kosten oder Sonderausgabengehören, bleiben.dabei
außer Betracht; das gilt für Aufwendungen im Sinne des
8 10Abs. 1Nr.7nurinsoweit,alssiealsSonderausgaben
abgezogenwerden können.Aufwendungen,die durch
Diätverpflegungentstehen,können nicht als außerge-
wöhnlicheBelastungberücksichtigtwerden.
Die zumutbareBelastungbeträgt

über
. 30000] .

beieinemGesamtbetrag 30000 DM 100.000
derEinkünfte DM bis DM

100000
DM

1. bei Steuerpflichtigen,
die keineKinderhabenundbei
denen die Einkommensteuer
a) nach$ 32 aAbs.1,........ 5 6 7
b) nach832 a Abs.5 oder6

(SplittingVerfahren)
zu berechnen ist;

2. bei Steuerpflichtigenmit
a) einemKindoder

zweiKindern............. 2 3
b) dreiodermehrKindern ..... 1 1 2

vom Hundert des
Gesamtbetrags
der Einkünfte.

Als Kinder des Steuerpflichtigenzählen die, für die er einen
Kinderfreibetragerhält.
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833a
AußergewöhnlicheBelastung in besonderenFällen
(1) Erwachseneinem Steuerpflichtigenzwangsläufig

($33 Abs.2) Aufwendungenfür den Unterhaltund eine
etwaigeBerufsausbildungeinerPerson,fürdiewederder
Steuerpflichtigenocheine anderePerson Anspruchauf
einenKinderfreibetraghat,sowirdaufAntragdieEinkom-
mensteuerdadurchermäßigt,daßdieAufwendungenvom
Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden, und zwar
im Kalenderjahr
1. bis zu höchstens 4 500 Deutsche Mark, wenndie unter-

haltenePersondas 18.Lebensjahrvollendethat,
2. biszuhöchstens2 484DeutscheMark,wenndieunter-

haltenePersondas 18.Lebensjahrnochnichtvollen-
det hat.

Voraussetzung ist, daß die unterhaltenePerson kein oder
nurein geringesVermögenbesitzt.Hat die unterhaltene
PersonandereEinkünfteoderBezüge,diezurBestreitung
des Unterhalts bestimmt oder geeignet sind, so vermin-
dernsichdieBeträgevon4 500und2 484DeutscheMark
umdenBetrag,umdendieseEinkünfteundBezügeden
Betrag von 4500 DeutscheMark übersteigen.Ist die
unterhaltenePersonnichtunbeschränkteinkommensteu-
erpflichtig,so könnendie Aufwendungennur abgezogen
werden,soweitsie nachdenVerhältnissendesWohnsitz-
staatesder unterhaltenenPerson notwendigünd ange-
messensind,höchstensjedochderBetrag,dersichnach
denSätzen1bis3 ergibt;obderSteuerpflichtigesichden
Aufwendungenaus rechtlichen,tatsächlichenoder sittli-
chen Gründen nicht entziehen kann, ist nach inländischen
Maßstäbenzu beurteilen.Werdendie Aufwendungenfür
eineunterhaltenePersonvonmehrerenSteuerpflichtigen
getragen,so wird bei jedemder Teil des sich hiernach
ergebendenBetragsabgezogen,der seinemAnteil am
Gesamtbetragder Leistungenentspricht.
(1a) ErwachseneinemSteuerpflichtigenfür ein Kind,

das demanderenElternteilzuzuordnenist ($32 Abs. 7
Sätze3 und 4) und für das der Steuerpflichtigeeinen
Kinderfreibetragerhält, Aufwendungenzur Pflege des
Eltern-Kind-Verhältnisses,so wirdauf Antragein Betrag
von600DeutscheMarkimKalenderjahrvomGesamtbe-
tragder Einkünfteabgezogen.
(2) ErwachseneinemSteuerpflichtigenAufwendungen

für die Berufsausbildung eines Kindes, für das er einen
Kinderfreibetragerhält,so werdenaufAntragdie folgen-
den Beträge(Ausbildungsfreibeträge)vomGesamtbetrag
der Einkünfteabgezogen:
1. für ein Kind, das das 18. Lebensjahr vollendet hat,

a) ein Betragvon 1800DeutscheMarkim Kalender-
jahr, wenn das Kind im Haushalt des Steuerpflichti-
genuntergebrachtist,

b) ein Betragvon3 000DeutscheMarkimKalender-
jahr, wenn das Kind auswärtig untergebracht ist;

2. für ein Kind, das das 18. Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat, ein Betrag von 1 200 Deutsche Mark im Kalen-
derjahr,wenndas Kindauswärtiguntergebrachtist.

DieAusbildungsfreibeträgevermindernsichjeweilsumdie
eigenenEinkürifteundBezügedesKindes,diezurBestrei-
tung seines Unterhaits oder seiner Berufsausbildung
bestimmtodergeeignetsind,soweitdiese2 400Deutsche
MarkimKalenderjahrübersteigen,sowieumdievondem
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Kind als Ausbildungsiuilfeaus öffentlichenMittelnoder von
Förderungseinrichtungen, die hierfür öffentliche Mittel
erhalten, bezogenen Zuschüsse. Für ein nicht unbe-
schränkteinkommensteuerpflichtigesKind mindernsich
dievorstehendenBeträgenachMaßgabedesAbsatzes1
Satz4. ErfüllenmehrereSteuerpflichtigefürdasselbeKind
die Voraussetzungendes Satzes1, so kannder Ausbil-
dungsfreibetraginsgesamtnur einmalgewährtwerden.
Stehtdas Kindzu zweiSteuerpflichtigen,die zusammen
die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1Satz 1 nichterfüllen,
in einem Kindschaftsverhältnis, so erhält jeder die Hälfte
des Abzugsbetragsnachden Sätzen1 bis 3. Stehtdas
Kind zu mehrals.zwei Steuerpflichtigenin einemKind-
schaftsverhältnis, so erhält ein Elternpaar zusammen die
HälftedesAbzugsbetrags.LiegenimFalldesSatzes6 bei
einem Elternpaar die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1
Satz 1 nicht vor, so erhält jeder Elternteil ein Viertel des
Abzugsbetrags.Auf gemeinsamenAntrageines Eltern-
paares, bei dem die Voraussetzungen des 8 26 Abs. 1
Satz 1nichtvorliegen,kannindenFällenderSätze5bis7
bei einer Veranlagungzur Einkommensteuerder einem
ElternteilzustehendeAnteil am Abzugsbetragauf den
anderenElternteilübertragenwerden.
(3) ErwachseneinemSteuerpflichtigenAufwendungen

durch die Beschäftigungeiner Hausgehilfinoder Haus-
haltshilfe, wenn
1. der Steuerpflichtigeoder sein nichtdauerndgetrennt

lebenderEhegattedas 60.Lebensjahrvollendethat
oder

2. der Steuerpflichtigeodersein nichtdauerndgetrennt
lebenderEhegatteodereinzu seinemHaushaltgehöri-
ges Kind im Sinnedes $ 32 Abs. 1 Satz1 odereine
anderezu seinemHaushaltgehörigeunterhaltenePer-
son, für die eineErmäßigungnachAbsatz1 gewährt
wird, nicht nur vorübergehend körperlich hilflos oder
schwer körperbehindertist oder die Beschäftigung
einer Hausgehilfinoder einer Haushaltshilfewegen
Krankheiteinerder genanntenPersonenerforderlich
ist,

so wirdaufAntragdie Einkommensteuerdadurchermä-
Rigt, daß die Aufwendungen, höchstens 1 200 Deutsche
Mark im Kalenderjahr, vom Gesamtbetrag der Einkünfte
abgezogenwerden.WirdhiernacheineSteuerermäßigung
nicht gewährt, so kann ein Betrag von 1200 Deutsche
Markabgezogenwerden,wennder Steuerpflichtigeoder
sein nichtdauerndgetrenntlebenderEhegattein einem
Heimoderdauerndzur Pflegeuntergebrachtist unddie
AufwendungenfürdieUnterbringungKostenfürDienstlei-
stungen,diemitdeneneinerHausgehilfinoderHaushalts-
hilfevergleichbarsind,enthalten.Ehegatten,beidenendie
Voraussetzungendes $ 26 Abs. 1 vorliegen,könnenfür
dieZeitdesVorliegensderVoraussetzungendesSatzes1
oder 2 den Betragvon 1200 DeutscheMark insgesamt
nur einmal abziehen.

(4) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die in den
Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen nicht
vorgelegenhaben,ermäßigensichdiedortbezeichneten
Beträge um je ein Zwölftel. Eigene Einkünfte und Bezüge
der unterhaltenen Person oder des Kindes, die auf diese
Kalendermonate entfallen, vermindern die nachSatz 1
ermäßigten Höchstbeträge und Freibeträge nicht.

(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 und der Ab-
sätze 1a bis 3 kann wegen der in diesen Vorschriften

bezeichneten Aufwendungen der Steuerpflichtige eine
Steuerermäßigung nach 8 33 nicht in Anspruch nehmen.

833b
Pauschbeträge

für Körperbehinderteund Hinterbliebene
(1) Wegen der außergewöhnlichenBelastungen,die

KörperbehindertenunmittelbarinfolgeihrerKörperbehin-
derungerwachsen,wirdaufAntragohneKürzungumdie
zumutbare Belastung (833 Abs. 3) ein Pauschbetrag
abgezogen,wenn nicht Aufwendungennachgewiesen
oder glaubhaft gemacht werden, die bei Anwendung des
8 33 zu einem höheren Abzugsbetrag führen.

(2) Die Pauschbeträgeerhalten
1. Körperbehinderte,derenMinderungder Erwerbsfähig-

keit auf weniger als 50 vom Hundert, aber mindestens.
25 vom Hundert festgestellt ist, wenn
a) demKörperbehindertenwegenseinerBehinderung:

nachgesetzlichenVorschriftenRentenoderandere
laufendeBezügezustehen,und zwar auchdann,
wenndas Rechtaufdie Bezügeruhtoderder An-
spruchaufdieBezügedurchZahlungeinesKapitals
abgefundenwordenist,oder

b) die Körperbehinderungzu eineräußerlicherkenn-
barendauerndenEinbußederkörperlichenBeweg-
lichkeit geführt hat oder auf einer typischen Berufs-
krankheit beruht;

2. Körperbehinderte,derenMinderungder Erwerbsfähig-
keitaufmindestens50vomHundertfestgestelltist.

(3) Die Höhe des Pauschbetrags richtet sich nach der
dauerndenMinderungderErwerbsfähigkeitdesKörperbe-
hinderten, soweit diese nicht überwiegend auf Alterser-
scheinungenberuht.Als Pauschbeträgewerdengewährt:

Stufe BeieinerMinderung
der Erwerbsfähigkeitum

v.H. v.H. DM
1 25 bis 34 600
2 35 bis 44 840
3 45 bis 54 1110
4 55 bis 64 1410
5 65 bis 74 1740
6 75 bis 84 2070
7 85 bis 90 2400
8 91 bis 100 (Erwerbsunfähigkeit) 2760

Für Blinde und für Körperbehinderte, die infolge der Kör-
perbehinderung ständig so hilflos sind, daß sie nicht ohne
fremdeWartung und Pflege bestehen können, erhöht sich
der Pauschbetragauf7200DeutscheMark.

(4) Personen,denen laufendeHinterbliebenenbezüge
bewilligtwordensind,erhaltenaufAntrageinenPauschbe-
trag von 720 Deutsche Mark, wenn die Hinterbliebenenbe-
züge geleistet werden
1. nach dem Bundesversorgungsgesetz oder einem

anderen Gesetz, das die Vorschriften des Bundesver-



sorgungsgesetzesber Hinterbliebenenbezügefürent-
sprechend anwendbar erklärt, oder

2. nachdenVorschriftenüberdiegesetz!icheUnfallversi-
cherung oder

39.nach den beamtenrechtlichen Vorschriften an Hinter-
bliebeneeinesan denFolgeneinesDienstunfalisver-
storbenen Beamten oder

4. nachden Vorschriftendes Bundesentschädigungsge-
setzesüberdieEntschädigungfürSchädenanLeben,
KörperoderGesundheit.

Der Pauschbetragwird auch dann gewährt,wenn das
Recht auf die Bezüge ruht oder der Anspruchauf die
BezügedurchZahlungeinesKapitalsabgefundenworden
ist.

(5) Stehtder Pauschbetragfür Körperbehinderteoder
derPauschbetragfürHinterbliebeneeinemKinddesSteu-
erpflichtigenzu,fürdasereinenKinderfreibetragerhält,so
wirdder PauschbetragaufAntrag aufden Steuerpflichti-
gen übertragen,wenn ihn das Kind nicht in Anspruch
nimmt.Erhaltenfür das Kind mehrereSteuerpflichtige
einen Kinderfreibetrag,so gilt für die Übertragungdes
Pauschbetrags$33a Abs.2 Sätze5 bis 7 sinngemäß.
AbweichendhiervonkannaufgemeinsamenAntrageines
Elternpaares,bei dem die Voraussetzungendes $26
Abs. 1 Satz 1 nicht vorliegen, bei einer Veranlagung zur
Einkommensteuerder zu übertragendePauschbetrag
anders aufgeteiltwerden; in diesem Fall kann eine Steuer-
ermäßigungnach$ 33wegenderAufwendungen,fürdie
der PauschbetragfürKörperbehindertegilt,nichtgewährt
werden.
(6)DieBundesregierungwirdermächtigt,durchRechts-

verordnungmitZustimmungdes Bundesrateszu bestim-
men,wienachzuweisenist,daßdieVoraussetzungenfür
die Inanspruchnahmeder Pauschbeträgevorliegen.

833c
KinderbetreuungskostenAlleinstehender

(1) Aufwendungenfür Dienstleistungenzur Betreuung
eines zum Haushalteines Alleinstehendengehörenden
unbeschränkteinkommensteuerpflichtigenKindes, das
nach$32 Abs.1 bis 3 zu berücksichtigenist, geltenals
außergewöhnlicheBelastungim Sinne des $33, soweit
die Aufwendungen wegen
1. Erwerbstätigkeitoder
2. körperlicher,geistigeroder seelischer Behinderung

oder
3. Krankheit
des Steuerpflichtigenerwachsen.Im Fall der Nummer3
mußdie Krankheitinnerhalbeineszusammenhängenden
Zeitraums von mindestens drei Monaten bestanden
haben.Satz2 giltnicht,wennder Krankheitsfallunmittel-
bar im Anschluß an eine Erwerbstätigkeiteintritt.Die Auf-
wendungenkönnennurberücksichtigtwerden,soweitsie
denUmständennachnotwendigsindundeinenangemes-
senenBetragnichtübersteigen.AufwendungenfürUnter-
richt,die VermittlungbesondererFähigkeiten,sportliche
undandereFreizeitbetätigungenwerdennichtberücksich-
tigt.

(2) Alleinstehend sind Unverheiratete sowie Verheira-
tete, die von ihremEhegatten dauernd getrennt leben. Als
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alleinstehend gelten auch Verheiratete, deren Ehegatte
nichtunbeschränkteinkommensteuerpflichtigist.
(3) Der nach Absatz 1 abzuziehendeBetragdarf bei

AlleinstehendenmiteinemKind (Absatz1 Satz1) 4 000
DeutscheMark imKalenderjahrnichtübersteigen.Dieser
Betragerhöhtsich fürjedesweitereKindum2000Deut-
sche Mark. Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die
VoraussetzungendesAbsatzes1nichtvorgelegenhaben,
ermäßigtsich der für das Kind in Betrachtkommende
Höchstbetrag oder Erhöhungsbetrag um ein Zwölftel.
Gehörtedas Kind gleichzeitigzum Haushaltvon zwei
Alleinstehenden,so ist beijedemvon ihnendermaßge-
bende Höchstbetrag oder Erhöhungsbetrag zur Hälfte an-
zusetzen.

(4)FürAufwendungenimSinnedesAbsatzes1wirdbei
AlleinstehendenmiteinemKind(Absatz1 Satz1)minde-
stenseinPauschbetragvon480DeutscheMarkimKalen-
derjahr abgezogen.Der Pauschbetragerhöht sich für
jedes weitere Kind um 480 DeutscheMark. Absatz3
Sätze3 und4 giltentsprechend.
(5)Bei Ehegatten,diebeideunbeschränkteinkommen-

steuerpflichtigsindundnichtdauerndgetrenntleben,gel-
ten Absatz 1, Absatz 3 Sätze 1 bis 3 und Absatz 4 entspre-
chend,soweitdieAufwendungenwegen
1. körperlicher,geistigeroder seelischer Behinderung

oder
2. Krankheit
eines Ehegatten erwachsen, wenn der andere Ehegatte
erwerbstätigoderebenfallskrankoderbehindertist.

834
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

(1)Sind in demEinkommenaußerordentlicheEinkünfte
enthalten, so ist auf Antrag die darauf entfallende Einkom-
mensteuernacheinemermäßigtenSteuersatzzu bemes-
sen; der ermäßigteSteuersatzbeträgtdie Hälfte des
durchschnittlichenSteuersatzes,der sichergebenwürde,
wenndietariflicheEinkommensteuernachdemgesamten
zu versteuerndenEinkommenzuzüglichder nacheinem
Abkommenzur Vermeidungder Doppelbesteuerungvon
der EinkommensteuerfreigestelltenausländischenEin-
künftezu bemessenwäre.Auf das restlichezu versteu-
ernde Einkommenist vorbehaltlichdes Absatzes3 und
des $ 34b die Einkommensteuertabelle anzuwenden. Die
Sätze1 und2 geltennicht,wennderSteuerpflichtigeauf
die außerordentlichenEinkünfteganzoderteilweise$ 6b
oder8$6canwendet.
(2)Als außerordentlicheEinkünfteimSinnedesAbsat-

zes1 kommennur in Betracht
1. VeräußerungsgewinneimSinneder8814,14aAbs. 1,

8816, 17 und 18Abs.3;
2. EntschädigungenimSinnedes $ 24 Nr. 1;
3. NutzungsvergütungenundZinsen im Sinne des $ 24

Nr.3, soweitsie für einenZeitraumvonmehrals drei
Jahren nachgezahltwerden.
(3)Einkünfte,diedie EntlohnungfüreineTätigkeitdar-

stellen, die sich über mehrere Jahre erstreckt, unterliegen
der Einkommensteuer zu den gewöhnlichen Steuersätzen.
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Zum Zweck der Einkommensteuerveranlagung können
diese Einkünfte auf die Jahre verteilt werden, in deren
Verlaufsie erzieltwurden,undals Einkünfteeinesjeden
dieser Jahre angesehen werden, vorausgesetzt, daß die
Gesamtverteilungdrei Jahre nicht überschreitet.

834a
(weggefallen)

834b
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

aus Forstwirtschaft
(1)Wirdein Bestandsvergleichfür das stehendeHolz

nichtvorgenommen,so sind auf Antragdie ermäßigten
SteuersätzedieserVorschriftauf Einkünfteaus den fol-
gendenHolznutzungsartenanzuwenden:
1. AußerordentlicheHolznutzungen.DassindNutzungen,

die außerhalb des festgesetztenNutzungssatzes
(Absatz 4 Nr. 1) anfallen,wenn sie aus wirtschaftlichen
Gründenerfolgtsind.BeiderBemessungistdieaußer-
ordentlicheNutzungdeslaufendenWirtschaftsjahrsum
die in denletztendrei Wirtschaftsjahreneingesparten
Nutzungen(nachgeholteNutzungen)zukürzen.Außer-
ordentlicheNutzungenundnachgeholteNutzungenlie-
gen nur insoweitvor, als die um die Holznutzungen
infolge höherer Gewalt (Nummer2) verminderte
GesamtnutzungdenNutzungssatzübersteigt;

2. HolznutzungeninfolgehöhererGewalt(Kalamitätsnut-
zungen). Das sind Nutzungen, die durch Eis-, Schnee-,
Windbruch oder Windwurf, Erdbeben, Bergrutsch,
Insektenfraß, Brand oder ein anderes Naturereignis,
das in seinen Folgen den angeführtenEreignissen
gleichkommt,verursachtwerden.Zu diesenrechnen
nichtdieSchäden,dieinderForstwirtschaftregelmäßig
entstehen.
(2)Bei derErmittlungder Einkünfteausdeneinzelnen

Holznutzungsartensind
1. die persönlichenund sachlichenVerwaltungskosten,

GrundsteuerundZwangsbeiträge,soweitsie zu den
festenBetriebsausgabengehören,beidenEinnahmen

infolgehöhererGewalt,dieinnerhalbdesNutzungssat-
zes (Absatz4 Nr.1) anfallen,zu berücksichtigen.Sie
sindentsprechendder Höheder Einnahmenaus den
bezeichnetenHolznutzungenaufdiesezu verteilen;

2. dieanderenBetriebsausgabenentsprechendderHöhe
der Einnahmen aus allen Holznutzungsartenauf diese
zu verteilen.
(3)Die Einkommensteuerbemißtsich

1. bei Einkünften aus außerordentlichen Holznutzungen
imSinnedesAbsatzes1 Nr.1 nachdenSteuersätzen
des 8 34Abs.1 Satz1;

2. beiEinkünftenausnachgeholtenNutzungenimSinne
des Absatzes1 Nr.1 nach dem durchschnittlichen
Steuersatz, der sich bei Anwendung der Einkommen-
steuertabelleaufdas EinkommenohneBerücksichti-
gung der Einkünfteaus außerordentlichenHolznutzun-
gen, nachgeholtenNutzungenund Holznutzungen
infolgehöhererGewaltergibt,mindestensjedochauf
10 vom Hundert der Einkünfte aus nachgeholten Nut-
zungen;

3. bei Einkünften aus Holznutzungen infolge höherer
Gewalt im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2,
a) soweit sie im Rahmendes Nutzungssatzes(Ab-

satz4 Nr. 1) anfallen,nachden Steuersätzender
Nummer 1,

b) soweit sie den Nutzungssatz übersteigen,nach den
halben Steuersätzen der Nummer 1,

c) soweit sie den doppeltenNutzungssatzüberstei-
gen, nach einem Viertel der Steuersätzeder
Nummer1.

(4)Die SteuersätzedesAbsatzes3 sindnurunterden
folgendenVoraussetzungenanzuwenden:
1. Auf GrundeinesamtlichanerkanntenBetriebsgutach-

tens oder durchein Betriebswerkmußperiodischfür
zehn Jahre ein Nutzungssatzfestgesetztsein.Dieser
muß den Nutzungen entsprechen, die unter Berück-
sichtigungder vollen jährlichenErtragsfähigkeitdes‘
Waldes in Festmeternnachhaltigerzielbarsind; "

2. Die in einemWirtschaftsjahrerzieltenverschiedenen
Nutzungen müssen mengenmäßignachgewiesen
werden;

3. SchädeninfolgehöhererGewaltmüssenunverzüglich
nachFeststellungdesSchadensfallsdemzuständigen
Finanzamtmitgeteiltwerden.

V. Steuerermäßigungen

1. Steuerermäßigungbeiausländischen
Einkünften

8 34c

(1)BeiunbeschränktSteuerpflichtigen,diemitausländi-
schen Einkünftenin dem Staat,aus demdie Einkünfte
stammen,zu einerderdeutschenEinkommensteuerent-
sprechendenSteuerherangezogenwerden,istdiefestge-
setzte und gezahlteund keinemErmäßigungsanspruch
mehrunterliegendeausländischeSteueraufdiedeutsche
Einkommensteueranzurechnen,dieaufdieEinkünfteaus
diesemStaat entfällt.Die auf diese ausländischenEin-
künfteentfallendedeutscheEinkommensteuerist in der
Weisezu ermitteln,daßdiesichbeiderVeranlagungdes
zu versteuerndenEinkommens(einschließlichderauslän-
dischenEinkünfte)nachden 8832a, 32b, 34 und 34b
ergebende deutsche Einkommensteuer im Verhältnis die-
ser ausländischenEinkünftezumGesamtbetragder Ein-
künfteaufgeteiltwird.DieausländischenSteuernsindnur
insoweitanzurechnen,alssieaufdieimVeranlagungszeit-
raumbezogenenEinkünfteentfallen.
(2) Statt der Anrechnung (Absatz 1) ist die ausländische

Steuer auf Antrag bei der Ermittlungdes Gesamtbetrags
der Einkünfte abzuziehen.

(3)Bei unbeschränktSteuerpflichtigen,beideneneine
ausländischeSteuervomEinkommennachAbsatz1nicht
angerechnetwerdenkann,weildieSteuernichtderdeut-
schen Einkommensteuer entspricht oder nicht in dem
Staaterhobenwird,ausdemdieEinkünftestammen,oder
weil keine ausländischen Einkünfte vorliegen, ist die fest-
gesetzteundgezahlteundkeinemErmäßigungsanspruch
mehr unterliegende ausländische Steuer bei der Ermitt-



lungdesGesamtbetragsderEinkünfteabzuziehen,soweit
sie auf Einkünfte entfällt, die der deutschen Einkommen-
steuer unterliegen.

(4)StattderAnrechnungoderdesAbzugseinerauslän-
dischen Steuer (Absätze1 bis 3) ist bei unbeschränkt
Steuerpflichtigenauf Antrag die auf ausländischeEin-
künfte aus dem Betrieb von Handelsschiffen im internatio-

ermäßigtenSteuersatzdes$ 34Abs. 1 Satz 1 zu bemes-
sen; auf das restlichezu versteuernde Einkommen ist 8 34
Abs. 1 Satz2 sinngemäßanzuwenden.Handeisschiffe
werdeniminternationalenVerkehrbetrieben,wenneigene
oder gecharterteHandelsschiffe,die im Wirtschaftsjahr
überwiegendineineminländischenSeeschiffsregisterein-
getragen sind und die Flagge der Bundesrepublik
Deutschlandführen,in diesemWirtschaftsjahrüberwie-
gendzur Beförderungvon PersonenundGüternimVer-
kehrmitoder zwischenausländischenHäfen, innerhalb
einesausländischenHafensoderzwischeneinemauslän-
dischenHafenundderfreienSeeeingesetztwerden.Zum
Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr
gehörtauchdieVercharterungvonHandelsschitfenfürdie
in Satz2 bezeichnetenZwecke,wenndie Handelsschiffe
vomVerchartererausgerüstetwordensind,sowiediemit
demBetriebundderVercharterungvonHandelsschiffenin
unmittelbaremZusammenhangstehendenNeben- und
Hilfsgeschäfte.Als ausländischeEinkünfteim Sinnedes
Satzes1 gelten,wenneinGewerbebetriebausschließlich
den Betriebvon Handelsschiffenim internationalenVer-
kehr zum Gegenstand hat, 80 vom Hundert des Gewinns
diesesGewerbebetriebs.IstGegenstandeinesGewerbe-
betriebsnichtausschließlichderBetriebvonHandelsschif-
fen im internationalenVerkehr, so gelten 80 vom Hundert
desTeils desGewinnsdesGewerbebetriebs,deraufden
Betriebvon Handelsschiffenim internationalenVerkehr
entfällt,alsausländischeEinkünfteimSinnedesSatzes1;
in diesemFall ist Voraussetzungfür dieAnwendungdes
Satzes1,daßdieserTeildesGewinnsgesondertermittelt
wird.DieSätze1und3bis5 sindsinngemäßanzuwenden,
wenneigeneodergecharterteSchiffe,die imWirtschafts-
jahrüberwiegendineineminländischenSeeschiffsregister
eingetragensind und die Flagge der Bundesrepubiik
Deutschland führen, in diesem Wirtschaftsjahr überwie-
gendaußerhalbderdeutschenHoheitsgewässerzur Auf-
suchungvon Bodenschätzenoder zur Vermessungvon
Energielagerstättenunterdem Meeresbodeneingesetzt
werden. :
(5) Die obersten Finanzbehörden der Länder können mit

Zustimmungdes Bundesministersder Finanzendie auf
ausländischeEinkünfteentfallendedeutscheEinkommen-
steuerganzoderzumTeilerlassenoderineinemPausch-
betrag festsetzen, wenn es aus volkswirtschaftlichen
GründenzweckmäßigistoderdieAnwendungdesAbsat-
zes 1 besondersschwierigist.
(6) Die Absätze1 bis 3 sindvorbehaltlichder Sätze2

und 3 nicht anzuwenden, wenn die Einkünfte aus einem
ausländischenStaat stammen,mit dem ein Abkommen
zurVermeidungderDoppelbesteuerungbesteht.Soweitin
einemAbkommenzur Vermeidungder Doppelbesteue-
rungdieAnrechnungeinerausländischenSteueraufdie
deutsche Einkommensteuervorgesehen ist, sind Absatz 1
Sätze2 und3 und Absatz2 entsprechendauf die nach
dem Abkommen anzurechnende ausländische Steuer
anzuwenden.WirdbeiEinkünftenauseinemausländi-
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schen Staat, mit dem ein Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerungbesteht,nachdenVorschriftendieses
Abkommensdie Doppelbesteuerungnichtbeseitigtoder
beziehtsich das Abkommennichtauf eine Steuervom
EinkommendiesesStaates,so sinddie Absätze1 und2
entsprechendanzuwenden.
(7)DurchRechtsverordnungkönnenVorschriftenerlas-

sen werdenüber
1. dieAnrechnungausländischerSteuern,wenndieaus-

ländischen Einkünfte aus mehreren fremden Staaten
stammen, “

2. den Nachweisüber die Höhe der festgesetztenund
gezahltenausländischenSteuern,

3. die Berücksichtigung ausländischer Steuern, die nach-
träglicherhobenoderzurückgezahltwerden.

8 34d
Ausländische Einkünfte

AusländischeEinkünfteimSinneces $ 34cAbs. 1bis5
sind
1. Einkünfteaus einer in einem ausländischenStaat

betriebenenLand- undForstwirtschaft($$13 und 14)
und Einkünfteder in den Nummern3, 4, 6, 7 und 8
Buchstabec genanntenArt,soweitsie zudenEinkünf-
tenaus Land-undForstwirtschaftgehören;

2. Einkünfteaus Gewerbebetrieb(8815 und 16),
a) die durch eine in einem ausländischen Staat bele-

geneBetriebsstätteoderdurcheinenineinemaus-
ländischenStaattätigenständigenVertretererzielt
werden, und Einkünfteder in den Nummern 3, 4, 6,
7 und 8 Buchstabe c genannten Art, soweit sie zu
den Einkünftenaus Gewerbebetriebgehören,

b) die aus Bürgschafts-und Avalprovisionenerzielt
werden,wennder SchuldnerWohnsitz,Geschäfts-
leitungoderSitz in einemausländischenStaathat,
oder

c) die durch den Betriebeigeneroder gecharterter
Seeschiffeoder Luftfahrzeugeaus Beförderungen
zwischenausländischenodervonausländischenzu
inländischenHäfen erzieltwerden, einschließlich
der EinkünfteausanderenmitsolchenBeförderun-
gen zusammenhängenden,sich auf das Ausland
erstreckendenBeförderungsleistungen;

3. Einkünfteaus selbständigerArbeit($ 18),die ineinem
ausländischenStaatausgeübtoderverwertetwirdoder
wordenist,undEinkünfteder inden Nummern4, 6, 7
und8 Buchstabec genanntenArt, soweitsie zu den
Einkünftenaus selbständigerArbeitgehören;

4. Einkünfteaus der Veräußerungvon
a) Wirtschaftsgütern,die zumAnlagevermögeneines

Betriebsgehören,wenndieWirtschaftsgüterin ei-
nemausländischenStaatbelegensind,

b) Anteilenan Kapitalgesellschaften,wenndieGesell-
schaftGeschäftsleitungoderSitzineinemausländi-
schen Staat hat; \

5. Einkünfteaus nichtselbständigerArbeit ($ 19),die in
einemausländischenStaat ausgeübtoder, ohne im
Inland ausgeübt zu werden oder worden zu sein, in
einem ausländischen Staat verwertetwird oder worden
ist, und Einkünfte, die von ausländischen öffentlichen
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KassenmitRücksichtaufein gegenwärtigesoder frü-
heresDienstverhältnisgewährtwerden.Einkünfte,die
voninländischenöffentlichenKasseneinschließlichder
Kassen der DeutschenBundesbahnund der Deut-
schenBundesbankmitRücksichtauf ein gegenwärti-
ges oder früheresDienstverhältnisgewährtwerden,
geltenauchdannals inländischeEinkünfte,wenndie
Tätigkeitin einemausländischenStaatausgeübtwird
oderwordenist;

6. Einkünfteaus Kapitalvermögen($ 20), wenn der
SchuldnerWohnsitz,Geschäftsleitungoder Sitz in
einemausländischerStaathatoderdas Kapitalvermö-
gen durchausländischenGrundbesitzgesichertist;

7. Einkünfteaus Vermietungund Verpachtung($21),
soweitdas unbeweglicheVermögenoderdie Sachin-
begriffeineinemausländischenStaatbelegenoderdie
Rechte zur Nutzungin einem ausländischenStaat
überlassen worden sind;

8. sonstigeEinkünfteimSinnedes $22, wenn
a) derzur LeistungderwiederkehrendenBezügeVer-

pflichteteWohnsitz,Geschäftsleitungoder Sitz in
einemausländischenStaathat,

b) bei Spekulationsgeschäftendie veräußertenWirt-
schaftsgüterineinemausländischenStaatbelegen
sind,

c) bei Einkünftenaus Leistungeneinschließlichder
Einkünfteaus LeistungenimSinnedes$ 49Abs. 1
Nr.9 derzur Vergütungder LeistungVerpflichtete
Wohnsitz,GeschäftsleitungoderSitz in einemaus-
ländischenStaathat.

2. Steuerermäßigung
bei Einkünftenaus Land-undForstwirtschaft'

se
(1)DietariflicheEinkommensteuerermäßigtsichvorbe-

haltlich des Absatzes 2 um die Einkommensteuer, die auf
denGewinndesVeranlagungszeitraumsaus einemland-
undforstwirtschaftlichenBetriebentfällt,höchstensiedoch
um 2 000 DeutscheMark, wenn der Gewinn des im Veran-
lagungszeitraumbeginnendenWirtschaftsjahrsnichtnach
&13a ermitteltwordenist und den Betragvon 50000
DeutscheMarknichtübersteigt.BeträgtderGewinnmehr
als50000DeutscheMark,sovermindertsichderHöchst-
betragfürdieSteuerermäßigungum20vomHundertdes
Betrags, um den der Gewinn den Betrag von 50 000
DeutscheMarkübersteigt.Sind an einemsolchenland-
undforstwirtschaftlichenBetriebmehrereSteuerpflichtige
beteiligt,so istderHöchstbetragfürdieSteuerermäßigung
aufdie BeteiligtennachihremBeteiligungsverhältnisauf-
zuteilen.DieAnteilederBeteiligtenandemHöchstbetrag
für die Steuerermäßigungsind gesondertfestzustellen
($ 179Abgabenordnuna).
(2) Die Steuerermäßigungdarf beimSteuerpflichtigen

nicht mehr als insgesamt 2 000 Deutsche Mark betragen.
Die auf den Gewinndes Veranlagungszeitraumsnach
Absatz1Satz1entfallendeEinkommensteuerbemißtsich
nach dem durchschnittlichen Steuersatz der tariflichen
Einkommensteuer; dabei ist dieser Gewinn um den Teil
des Freibetragsnach $ 13 Abs.3 zu kürzen,der dem
Verhältnisdes Gewinnszu den Einkünftendes Steuer-
pflichtigen aus Land- und Forstwirtschaft vor Abzug des

Freibetrays entspricht.Werden Ehegattennach den 88 26,
26b zusammenveranlagt,wird die Steuerermäßigung
jedemder Ehegattengewährt,soweitsie Inhaberoder
Mitinhaberverschiedenerland- und forstwirtschaftlicher
Betriebeim Sinnedes Absatzes1 Satz1 sind.

2a. SteuerermäßigungfürSteuerpflichtige
mit Kindern bei Inanspruchnahme

erhöhter Absetzungen für Wohngebäude
oderder Steuerbegünstigungen
für eigengenutztesWohneigentum

834
(1)BeiSteuerpflichtigen,dieerhöhteAbsetzungennach

8$7boder nach $ 15 des Berlinförderungsgesetzesin
Anspruch nehmen, ermäßigt sich die tarifliche Einkom-

gungen mit Ausnahme der 88 349gund 35, auf Antrag
umje 600DeutscheMarkfürdaszweiteundiedesweitere
KinddesSteuerpflichtigenoderseinesEhegatten.Voraus-
setzung ist,
1. daßderSteuerpflichtigedasObjekt,beieinemZweifa-

milienhausmindestenseine Wohnung,zu eigenen
Wohnzweckennutztoder wegendes Wechselsdes
Arbeitsortesnicht zu eigenenWohnzweckennutzen
kannund

2. daßes sicheinschließlichdeserstenKindesumKinder
imSinnedes$ 32Abs.1 bis5 handelt,diezumHaus-
haltdes Steuerpflichtigengehörenoderindemfürdie
erhöhtenAbsetzungenmaßgebendenBegünstigungs-
zeitraumgehörthaben,wenndieseZugehörigkeitauf
Dauerangelegtist oderwar.
(2) Bei Steuerpflichtigen,die die Steuerbegünstigung

nach$ 10eAbs. 1 bis5 odernach$ 15bdesBerlinförde-
rungsgesetzesin Anspruchnehmen,ermäßigtsich die
tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen
SteuerermäßigungenmitAusnahmeder $$34g und35,
auf Antragumje 600DeutscheMarkfür jedes Kinddes
SteuerpflichtigenoderseinesEhegattenimSinnedes$32
Abs. 1 bis 5.Voraussetzungist,daßdas KindzumHaus-
halt des Steuerpflichtigengehört oder in dem für die Steu-
erbegünsiigungmaßgebendenZeitraumgehörthat,wenn
dieseZugehörigkeitauf Dauerangelegtist oderwar.
(3)Die SteuerermäßigungkannderSteuerpflichtigeim

Kalenderjahrnurfür einObjektin Anspruchnehmen.

2b. Steuerermäßigung
beiAusgabenzur Förderungstaatspolitischer

Zwecke

$349
Bei Steuerpflichtigen,die Ausgaben zur Förderung

staatspolitischerZwecke leisten,ermäßigtsich die tarif-
liche Einkommensteuer,vermindertum die sonstigen
SteuerermäßigungenmitAusnahmedes$ 35,um50vom
Hundertder Ausgaben, höchstens um600 Deutsche Mark,
im Fall der Zusammenveranlagungvon Ehegattenhöch-
stens um 1 200 Deutsche Mark.



3. Steuerermäßigung
bei BelastungmitErbschaftsteuer

8 35
Sind bei der Ermittlungdes EinkommensEinkünfte

berücksichtigtworden,die imVeranlagungszeitraumoder
indenvorangegangernienvierVeranlagungszeiträumenals
ErwerbvonTodeswegender Erbschaftsteuerunterlegen
haben,so wirdaufAntragdie umsonstigeSteuerermäßi-
gungen gekürzte tariflicheEinkommensteuer, die auf diese
Einkünfteanteiligentfällt,um den in Satz2 bestimmten
Hundertsatzermäßigt.Der Hundertsatzbemißtsich nach
dem Verhältnis, in dem die festgesetzte Erbschaftsteuer
zu dem Betrag steht, der sich ergibt, wenn dem erbschaft-
steuerpflichtigenErwerb($&10Abs. 1 Erbschaftsteuerge-
setz) die Freibeträgenach den 8816 und 17 und der
steuerfreieBetragnach$ 5 des Erbschaftsteuergesetzes
hinzugerechnetwerden.Die Sätze1 und 2 geltennicht,
soweitErbschaftsteuernach$ 10Abs. 1 Nr. 1a abgezo-
genwird.

VI. Steuererhebung

1. Erhebungder Einkommensteuer

&36
Entstehungund Tilgung der Einkommensteuer
(1) Die Einkommensteuer entsteht, soweit in diesem

Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mitAblauf des Veran-
lagungszeitraums.
(2) Auf die Einkommensteuerwerdenangerechnet:

1. diefürdenVeranlagungszeitraumentrichtetenEinkom-
mensteuer-Vorauszahlungen(8 37);

2. die durchSteuerabzugerhobeneEinkommensteuer,
soweitsie auf die bei der VeranlagungerfaßtenEin-
künfteentfälltundnichtdie Erstattungbeantragtoder
durchgeführt worden ist;

3. die Körperschaftsteuereiner unbeschränktkörper-
schaftsteuerpflichtigenKörperschaftoder Personen-
vereinigungin Hönevon%sder Einnahmenim Sinne
des $20 Abs.1 Nr.1 oder 2. Das gleiche gilt bei
Einnahmenim Sinnedes $ 20 Abs.2 Nr.2 Buchsta-
bea, die aus der erstmaligenVeräußerungvon Divi-
dendenscheinenodersonstigenAnsprüchendurchden
Anteilseigner erzielt worden sind; in diesen Fällen
beträgtdie anrechenbareKörperschaftsteuerhöch-
stens%sdesBetrags,deraufdieveräußertenAnsprü-
cheausgeschüttetwird.DieAnrechnungerfolgtunab-
hängigvonderEntrichtungderKörperschaftsteuer.Die
Körperschaftsteuerwirdnichtangerechnet:
a) in den Fällen des $ 36a,
b) wenn die in den 8844, 45 oder 46 des Körper-

schaftsteuergesetzesbezeichneteBescheinigung
nicht vorgelegt worden ist,

c) wenndie Vergütungnach den 8836b, 36c oder
36d beantragt oder durchgeführt worden ist,

d) wenn bei Einnahmenaus der Veräußerungvon
Dividendenscheinen oder sonstigen Ansprüchen
durch den Anteilseigner die veräußerten Ansprüche
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erstnachAblaufdes Kalenderjahrsfälligwerden,das
aufdenVeranlagungszeitraumfolgt,

e) wenndieEinnahmennacheinemAbkommenzur Ver-
meidungderDoppelbesteuerungindemanderenVer-
tragsstaatbesteuertwerdenkönnen.
(3)Die SteuerbeträgenachAbsatz2 Nr.2 und 3 sind

jeweils auf volle DeutscheMark aufzurunden.Bei den
durch SteuerabzugerhobenenSteuern ist jeweils die
Summeder BeträgeeinereinzelnenAbzugsteueraufzu-
runden; die Summe der von den Kapitalerträgen im Sinne
des 8 43 Abs. 1 Nr.5 erhobenenKapitalertragsteuerist
gesondert aufzurunden.

(4)WennsichnachderAbrechnungein Überschuß
zuungunstendes Steuerpflichtigenergibt,hatderSteuer-
pflichtige(Steuerschuldner)diesenBetrag,soweiter den
fällig gewordenen,aber nicht entrichtetenEinkommen-
steuer-Vorauszahlungenentspricht,sofort, im übrigen
innerhalbeinesMonatsnachBekanntgabedes Steuerbe-
scheidszuentrichten(Abschlußzahlung).Wennsichnach
der Abrechnungein Überschußzugunstendes Steuer-
pflichtigenergibt,wirddieserdemSteuerpflichtigennach
Bekanntgabedes Steuerbescheidsausgezahlt.Bei Ehe-
gatten,die nachden8826, 26b zusammenzur Einkom-
mensteuerveranlagtwordensind,wirktdieAuszahlungan
einenEhegattenauch für undgegenden anderenEhe-

8364
Ausschluß der Anrechnung von Körperschaftsteuer

in Sonderfällen
(1)DieAnrechnungvon Körperschaftsteuernach8 36

Abs.2 Nr.3 ist einemAnteilseignermitbeherrschendem
Einflußauf die ausschüttendeKörperschaftoder Perso-
nenvereinigungzu versagenoderbei inm rückgängigzu
machen,soweit die anzurechnendeKörperschaftsteuer
nichtdurchdie ihrentsprechendegezahlteKörperschaft-
steuergedecktist und nach Beginn der Vollstreckung
wegendieserrückständigenKörperschaftsteueranzuneh-
men ist, daß die vollständigeEinziehungkeinen Erfolg
habenwird.Dasgleichegiltfüreinenwesentlichbeteiligten
AnteilseignerohnebeherrschendenEinfluß.
(2) Absatz 1 ist nur anzuwenden,wenn der beherr-

schendeEinflußoderdiewesentlicheBeteiligungzueinem
ZeitpunktinnerhalbderletztendreiJahre vordemJahr der
Ausschüttungbestandenhat. Ein Anteilseignergilt als
wesentlichbeteiligtimSinnedes Absatzes1, wenner zu
mehrals25vomHundertunmittelbarodermittelbarbetei-
ligtwar.
(3)WirddieAnrechnungrückgängiggemacht,so istder

Steuerbescheidzu ändern.
(4) Soweitdie Körperschaftsteuernachträglichgezahlt

wird,ist bei demAnteilseignerdie Anrechnungdurchzu-
führen und der Steuerbescheid zu ändern.

8 36b
Vergütung von Körperschaftsteuer

(1) EinemAnteilseigner,der Einnahmenim Sinnedes
820 Abs.1 Nr. 1 oder2 beziehtund im Zeitpunktihres
Zufließens unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist,
wird die anrechenbare Körperschaftsteuer auf Antrag ver-
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gütet,wennanzunehmenist,daßfürihneineVeranlagung
zur Einkommensteuernicht in Betrachtkommt.&36 Abs. 2
Nr.3 Sätze1, 3 und 4 Buchstabena unde ist entspre-
chendanzuwenden.DiefürdieHöhederVergütungerfor-
derlichen Angaben sind durch die Bescheinigung eines
inländischen Kreditinstituts im Sinne des 844 Abs. 1
Satz3 oder des $45 des Körperschaftsteuergesetzes
nachzuweisen.
(2)DerAnteilseignerhatdurcheineBescheinigungdes

für ihn zuständigen Wohnsitzfinanzamts nachzuweisen,
daßerunbeschränkteinkommensteuerpflichtigistunddaß
für ihn eine Veranlagung zur Einkommensteuer voraus-
sichtlichnichtin Betrachtkommt.Die Bescheinigungist
unterdemVorbehaltdesWiderrufsauszustellen.IhreGel-
tungsdauerdarfhöchstensdreiJahre betragen;sie muß
am Schluß eines Kalenderjahrsenden. Fordert das
Finanzamtdie Bescheinigungzurück oder erkenntder
Anteilseigner,daßdieVoraussetzungenfür ihreErteilung
weggefallensind,so hatderAnteilseignerdemFinanzamt
die Bescheinigungzurückzugeben.
(3)Für die Vergütungist das Bundesamtfür Finanzen

zuständig.DerAntragistnachamtlichvorgeschriebenem
Musterzu stellenundzuunterschreiben.
(4)DieAntragsfristendetam31.DezemberdesJahres,

das demKalenderjahrfolgt,in demdie Einnahmenzuge-
flossensind.Die Fristkannnichtverlängertwerden.
(5)DieVergütungist ausgeschlossen,

1. wenndieVergütungnach$ 36dbeantragtoderdurch-
geführt worden ist,

2. wenn die vorgeschriebenenBescheinigungennicht
vorgelegtoderdurcheinenHinweisnach$ 45 Abs.2
des Körperschaftsteuergesetzesgekennzeichnetwor-
den sind.

$ 36
Vergütungvon Körperschaftsteuer
auf Grund von Sammelanträgen

(1)Wirdin denFällendes$ 36bAbs. 1 derAntragauf
Vergütungvon Körperschaftsteuerin Vertretungdes
AnteilseignersdurcheininländischesKreditinstitutgestellt,
so kannvonderÜbersendungder in$36bAbs.2 dieses
Gesetzesund in $44 Abs.1 Satz3 oderin $45 des
KörperschaftsteuergesetzesbezeichnetenBescheinigun-
gen abgesehenwerden, wenn das Kreditinstitutversichert,
1. daß eine Bescheinigungim Sinne des $44 Abs.1

Satz3 oderdes $45 des Körperschaftsteuergesetzes
nichtausgestelltoder als ungültiggekennzeichnet oder
nach den Angaben des Anteilseignersabhanden
gekommen oder vernichtet ist,

2. daßdieAktieimZeitpunktdesZufließensderEinnah-
menin einemaufdenNamendes Anteilseignerslau-
tendenWertpapierdepotbei dem Kreditinstitutver-
zeichnet war,

3. daß ihmdie in $36b Abs.2 bezeichneteBescheini-
gungvorliegtund

4. daßdieAngabenindemAntragwahrheitsgemäßnach
bestemWissenundGewissengemachtwordensind.

Über Anträge, in denen das Kreditinstitutversichert, daß
die Bescheinigung als ungültiggekennzeichnet oder nach
den Angaben des Anteilseigners abhanden gekommen

odervernichtetist,hates Aufzeichnungenzu führen.Das
Rechtder Finanzbehördenzur Ermittlungdes Sachver-
haltsbleibtunberührt.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Anträge, die

1. eineKapitalgesellschaftin VertretungihrerArbeitneh-
mer stellt, soweit es sich um Einnahmen aus Anteilen
handelt,die denArbeitnehmernvonder Kapitalgesell-
schaft überlassen worden sind und von ihr oder einem
inländischen Kreditinstitutverwahrt werden;

2. der voneinerKapitalgesellschaftbestellteTreuhänder
in Vertretungder ArbeitnehmerdieserKapitalgesell-
schaft stellt, soweit es sich um Einnahmen aus Anteilen
handelt,die denArbeitnehmernvonder Kapitalgesell-
schaftüberlassenwordensindundvondemTreuhän-
der oder einem iniändischenKreditinstitutverwahrt
werden;

3. eineErwerbs-oderWirtschaftsgenossenschaftin Ver-
tretungihrerMitgliederstellt,soweites sichumEinnah-
menausAnteilenan dieserGenossenschafthandelt.

DenArbeitnehmernimSinnederNummern1und2stehen
ArbeitnehmereinesmitderKapitalgesellschaftverbunde-
nen Unternehmens($15 Aktiengesetz)sowie frühere‘
Arbeitnehmer der Kapitalgesellschaft oder eines mit ihr
verbuncenenUnternehmensg!eich.DenvonderKapital-
gesellschaftüberlassenenAnteilenstehenAktiengleich,
die den Arbeitnehmernbei einer Kapitalerhöhungauf
Grund ihres Bezugsrechts aus den von der Kapitalgesell-
schaftüberlassenenAktienzugeteiltwordensindoderdie
denArbeitnehmernaufGrundeinerKapitalerhöhungaus
Gesellschaftsmittelngehören.
(3)ErkenntderVertreterdes AnteilseignersvorAblauf

der Festsetzungsfristim Sinne der 88169 bis 171 der

zu Unrecht festgesetzt worden ist, so hat er dies dem
Bundesamtfür Finanzenanzuzeigen.DasBundesamtfür
Finanzenhatdiezu UnrechtgezahlteVergütungvondem
Anteilseignerzurückzufordern,fürdensiefestgesetztwor-
den ist. Der Vertreterdes Anteilseignershaftetfür die
zurückzuzahlendeVergütung.
(4)8 36bAbs. 1bis4 und5Nr.1giltentsprechend.Die

Antragsfristgilt als gewahrt,wennder Anteilseignerdie
beantragendeStellebis zu demin $36bAbs.4 bezeich-
netenZeitpunktschriftlichmitder Antragstellungbeauf-
tragthat.
(5) Die Vollmacht,den AntragaufVergütungvonKör-

perschaftsteuer zu stellen, ermächtigtzum Empfang der
Steuervergütung.

8 36.d
Vergütungvon Körperschaftsteuerin Sonderfällen
(1) In den Fällen des $ 36c Abs. 2 wird die anrechen-

bareKörperschaftsteuerandendortbezeichnetenVertre-
ter unabhängigdavonvergütet,ob fürdenAnteilseigner
eine Veranlagung in Betrachtkommtund ob eine Beschei-
nigungim Sinne des $36b Abs.2 vorgelegtwird,wenn
der Vertretersich in einemSammelantragbereiterklärt
hat, den Vergütungsbetrag für den Anteilseigner entge-
genzunehmen. Die Vergütung nach Satz 1 wird nur für
Anteilseigner gewährt, deren Bezüge im Sinne des $ 20
Abs. 1 Nr. 1 und 2 im Wirtschaftsjahr 100 Deutsche Mark
nicht überstiegen haben.



Nr. 16 —Tag der Ausgabe:

(2)Werden in den Fällen des $ 36c Abs. 2 Nr. 1 oder 2
die Anteile von einem inländischen Kreditinstitut in einem
Wertpapierdepotverwahrt,das auf den Namen des
Anteilseigners lautet, setzt die Vergütung nach Absatz 1
zusätzlich voraus:

1. Das Kreditinstituthatdie Überlassung der Anteile durch
die Kapitalgesellschaft an den Anteilseigner kenntlich
gemacht;

2. eshandeltsichnichtumAktien,diedenArbeitnehmern
bei einer Kapitalerhöhungauf Grund ihres Bezugs-
rechtsausdenvonder Kapitalgesellschaftüberlasse-
nenAktienzugeteiltwordensindoderdie den Arbeit-
nehmernaufGrundeinerKapitalerhöhungaus Gesell-
schaftsmittelngehören; -
derAnteilseignerhatdemKreditinstitutfürdasWertpa-
pierdepoteine Bescheinigungim Sinne des $ 36b
Abs.2 nichtvorgelegtund

4. die Kapitalgesellschaftversichert,
a) daßdieBezügeausdenvonihrinsgesamtüberlas-

senenAnteilenbei keinemder Anteilseignerden
Betragvon 100DeutscheMarküberstiegenhaben
könnenund

b) daßdas Kreditinstitutschriftlicherklärthat,daßdie
in den Nummern 1 bis 3 bezeichneten Vorausset-
zungenerfülltsind.

Ist die in Nummer4 Buchstabeb bezeichneteErklärung
desKreditinstitutsunrichtig,haftetes fürdieaufGrundder
Erklärungzu UnrechtgewährtenSteuervorteile.

(3) Das Finanzamtkann einer unbeschränktsteuer-
pflichtigenKörperschaftauchin anderenalsden in $ 36c
Abs.2 bezeichnetenFällengestatten,in Vertretungihrer
unbeschränktsteuerpflichtigenAnteilseignereinenSam-
melantragauf Vergütungvon Körperschaftsteuerzu
stellen,

1. wenndieZahlderAnteilseigner,fürdiederSammelan-
traggestelltwerdensoll, besondersgroß ist,

2. wenndieKörperschaftdenGewinnohneEinschaltung
eines Kreditinstitutsan die Anteilseignerausschüttet
und

3. wennimübrigendieVoraussetzungendesAbsatzes1
erfülltsind.

In diesen Fällen ist nicht erforderlich, daß die Anteile von
einerderin$36c bezeichnetenStellenverwahrtwerden.

(4) Für die Vergütung ist das Finanzamt zuständig, dem
dieBesteuerungdes EinkommensdesVertretersobliegt.
Das Finanzamt kann die Vergütung an Auflagen binden,
die die steuerliche Erfassung der Kapitalerträge sichern
sollen.Imübrigenist $ 36c sinngemäßanzuwenden.

8 36e
Vergütungdes Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrags

an beschränktEinkommensteuerpflichtige

Für die Vergütung des Körperschaftsteuer-Erhöhungs-
betragsan beschränktEinkommensteuerpflichtigegilt $ 52
des Körperschaftsteuergesetzessinngemäß.
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837
Einkommensteuer-Vorauszahlung

(1) Der Steuerpflichtigehat am 10.März, 10.Juni,
10.Septemberund 10.DezemberVorauszahlungenauf
die Einkommensteuerzu entrichten,dieer fürden laufen-
denVeranlagungszeitraumvoraussichtlichschuldenwird.
Die Einkommensteuer-Vorauszahlungentstehtjeweilsmit
BeginndesKalendervierteljahrs,indemdieVorauszahlun-
genzuentrichtensind,oder,wenndieSteuerpflichterstim
Laufe des Kalendervierteljahrsbegründet wird, mit
Begründungder Steuerpflicht. “
(2)Die Oberfinanzdirektionenkönnenfür Steuerpflich-

tige,die überwiegendEinkünfteaus Land-und Forstwirt-
schaft erzielen, von Absatz 1 Satz 1 abweichende Voraus-
zahlungszeitpunktebestimmen.DasgleichegiltfürSteuer-
pflichtige,die überwiegendEinkünfteoder Einkunftsteile
ausnichtselbständigerArbeiterzielen,die derLohnsteuer
nichtunterliegen.
(3) Das Finanzamtsetzt die Vorauszahlungendurch

Vorauszahlungsbescheidfest. Die Vorauszahlungen
bemessensichgrundsätzlichnachderEinkommensteuer,
die sich nachAnrechnungder Steuerabzugsbeträgeund
der Körperschaftsteuer($36 Abs.2 Nr.2 und3) bei der
letztenVeranlagungergebenhat.DasFinanzamtkannbis
zumAblaufdesaufdenVeranlagungszeitraumfolgenden
Kalenderjahrsdie Vorauszahlungenan die Einkommen-
steueranpassen,die sich für denVeranlagungszeitraum
voraussichtlichergebenwird. Bei der Anwendungder
Sätze2 und3 bleibenBeiträgeimSinnedes $ 10Abs. 1
Nr.3 stetsundAufwendungenimSinnedes $ 10Abs. 1
Nr. 1, 1a, 4 bis 7, der 88 10b, 33 und 33c sowie die
abziehbarenBeträgenach$ 33a, wenndie Aufwendun-
genundabziehbarenBeträgeinsgesamt1 800Deutsche
Marknichtübersteigen,außerAnsatz.AußerAnsatzblei-
ben bis zur AnschaffungoderFertigstellungder zu eige-
nenWohnzweckengenutztenWohnungimeigenenHaus
oderderzu eigenenWohnzweckengenutztenEigentums-
wohnungauchdieAufwendungen,dienach$ 10eAbs.6
wie Sonderausgabenabgezogenwerden.NegativeEin-
künfte aus der Vermietungoder Verpachtungeines
GebäudesimSinnedes$ 21Abs. 1 Nr.1werdenbeider
Festsetzungder Vorauszahlungennur für Kalenderjahre
berücksichtigt,die nachderAnschaffungoder Fertigstel-
lungdiesesGebäudesbeginnen.Wirdein Gebäudevor
demKalenderjahrseinerFertigstellungangeschafft,trittan
die Stelleder Anschaffungdie Fertigstellung.Satz 6 gilt
nichtfürnegativeEinkünfteausderVermietungoderVer-
pachtungeinesGebäudes,fürdas erhöhteAbsetzungen
nach $ 14a des Berlinförderungsgesetzesin Anspruch
genommenwerden.Satz6 giltfürnegativeEinkünfteaus
derVermietungoderVerpachtungeinesanderenVermö-
gensgegenstandesimSinnedes 8 21 Abs. i Nr. 1 bis 3
entsprechendmit der Maßgabe,daß an die Stelle der
Anschaffungoder Fertigstellungdie Aufnahmeder Nut-
zungdurchdenSteuerpflichtigentritt.
(4) Bei einernachträglichenErhöhungder Vorauszah-

lungenistdie letzteVorauszahlungfürdenVeranlagungs-
zeitraumanzupassen.DerErhöhungsbetragist innerhalb
einesMonatsnachBekanntgabedes Vorauszahlungsbe-
scheidszu entrichten.
(5) Vorauszahlungen sind nur festzusetzen, wenn sie

mindestens400DeutscheMarkimKalenderjahrundmin-
destens 100Deutsche Mark für einen Vorauszahlungszeit-
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punkt betragen. Festoesetzte Vorauszahlungen sind nur
zu erhöhen, wenn sich der Erhöhungsbetrag im Fall des
Absatzes 3 Sätze 2 bis 4 für einen Vorauszahlungszeit-
punkt auf mindestens 100 Deutsche Mark, im Fall des
Absatzes 4 auf mindestens5 000 Deutsche Mark beläuft.

. 2. SteuerabzugvomArbeitslohn
(Lohnsteuer)

8 38
Erhebung der Lohnsteuer

(1)BeiEinkünftenausnichtselbständigerArbeitwirddie
EinkommensteuerdurchAbzugvomArbeitslohnerhoben
(Lohnsteuer), soweit der Arbeitslohn von einem Arbeitge-
bergezahltwird,der
1. im InlandeinenWohnsitz,seinengewöhnlichen Aufent-

halt,seine Geschäftsleitung,seinen Sitz, eine Betriebs-
stätteoder einen ständigenVertreterim Sinne der 88 8
bis 13 derAbgabenordnunghat (inländischerArbeit-
geber)oder

2. einemDritten(Entleiher)Arbeitnehmergewerbsmäßig
zur Arbeitsleistung im Inland überläßt, ohne inländi-
scherArbeitgeberzu sein (ausländischerVerleiher).

DerLohnsteuerunterliegtauchderimRahmendesDienst-
verhältnisses üblicherweise von einem Dritten für eine
ArbeitsleistunggezahlteArbeitslohn.
(2)DerArbeitnehmeristSchuldnerderLohnsteuer.Die

Lohnsteuer entstehtin demZeitpunkt,in dem der Arbeits-
lohn dem Arbeitnehmerzufließt.

(3) Der Arbeitgeberhatdie Lohnsteuerfür Rechnung
desArbeitnehmersbeijederLohnzahlungvomArbeitslohn
einzubehalten.BeijuristischenPersonendes öffentlichen
Rechts hatdie öffentlicheKasse, die den Arbeitslohn zahlt,
die PflichtendesArbeitgebers.
(4)WenndervomArbeitgebergeschuldeteBariohnzur

Deckung der Lohnsteuer nicht ausreicht, hat der Arbeit-
nehmerdemArbeitgeberdenFehlbetragzurVerfügungzu
stellenoder der ArbeitgebereinenentsprechendenTeil
der anderenBezügedes Arbeitnehmerszurückzubehal-
ten. Soweitder ArbeitnehmerseinerVerpflichtungnicht
nachkommtund der Arbeitgeberden Fehlbetragnicht
durchZurückbehaltungvorıanderenBezügendesArbeit-
nehmersaufbringenkann,hatderArbeitgeberdies dem
Betriebsstättenfinanzamt(8 41a Abs. 1 Nr. 1) anzuzeigen.
DasFinanzamthatdiezuwenigerhobeneLohnsteuervom
Arbeitnehmernachzufordern.

8 38a
Höhe der Lohnsteuer

- (1)DieJahresiohnsteuerbemißtsichnachdemArbeits-
lohn, den der Arbeitnehmerim Kalenderjahr bezieht (Jah-
resarbeitsiohn). Laufender Arbeitslohn gilt in dem Kalen-
derjahrals bezogen,in demder Lohnzahlungszeitraum
endet; in den Fällendes $39b Abs.5 Satzi trittder
Lohnabrechnungszeitrauman die Stelle des Lohnzah-
lungszeitraums.Arbeitsiohn,der nicht als laufender
Arbeitsiohngezahltwird(sonstigeBezüge),wird in dem
Kalenderjahr bezogen, in dem er dem Arbeitnehmer zu-
fließt.

(2) Die JahreslohnsteuerwirdnachdemJahresarbeits-
lohn so bemessen, daß sie der Einkommensteuer ent-
spricht, die der Arbeitnehmer schuldet, wenn er aus-
schließlich Einkünfte aus nichtselbständigerArbeit erzielt.

(3) Vom laufendenArbeitsiohnwird die Lohnsteuer
jeweilsmitdemaufden Lohnzahlungszeitraumfallenden
Teilbetrag der Jahreslohnsteuer erhoben, die sich bei
Umrechnung des laufenden Arbeitsiohns auf einen Jah-
resarbeitsiohnergibt.Von sonstigenBezügenwird die
Lohnsteuer mit dem Betrag erhoben, der zusammen mit
derLohnsteuerfürden laufendenArbeitslohndes Kalen-
derjahrsund für etwa im Kalenderjahrbereitsgezahlte
sonstigeBezügedievoraussichtlicheJahresiohnsteuerer-
gibt.
(4) Bei der Ermittlung der Lohnsteuer werden die

Besteuerungsgrundlagendes Einzelfallsdurchdie Einrei-
hung der Arbeitnehmer in Steuerklassen ($ 38b), Aufstel-
lungvonentsprechendenLohnsteuertabellen($38c) und
AusstellungvonentsprechendenLohnsteuerkarten($39)
sowie Feststellungvon Freibeträgen($39a) berücksich-
tigt.

838b
Lohnsteuerklassen

Für die Durchführungdes Lohnsteuerabzugswerden
unbeschränkteinkommensteuerpflichtigeArbeitnehmerin
Steuerklasseneingereiht.Dabeigiltfolgendes:
1. In die.Steuerklasse | gehören Arbeitnehmer, die

a) ledigsind,
b) verheiratet,verwitwetoder geschieden sind und bei

denendieVoraussetzungenfürdieSteuerklasseIll
oder IV nicht erfüllt sind;

2. in die SteuerklasseII gehörendie unterNummer1
bezeichnetenArbeitnehmer,wennbeiihnenderHaus-
haltsfreibetrag($32Abs.7) zu berücksichtigenist;

3. in die SteuerklasseIll gehörenArbeitnehmer,
a) die verheiratetsind,wennbeideEhegattenunbe-

schränkteinkommensteuerpflichtigsind und nicht
dauerndgetrenntlebenund
aa) der Ehegattedes ArbeitnehmerskeinenAr-

beitslohnbeziehtoder
bb) der Ehegattedes Arbeitnehmersauf Antrag

beiderEhegattenin die SteuerklasseV einge-
reihtwird,

b) die verwitwet sind, wenn sie und ihr verstorbener
EhegatteimZeitpunktseinesTodesunbeschränkt
einkommensteuerpflichtigwaren und in diesem
Zeitpunktnichtdauerndgetrenntgelebthaben,für
das.Kalenderjahr,das dem Kalenderjahrfolgt, in
dem der Ehegatte verstorben ist,

c) deren Ehe aufgelöst worden ist, wenn
aa) im Kalenderjahrder Auflösungder Ehe beide

Ehegatten unbeschränkteinkommensteuer-
pflichtigwarenundnichtdauerndgetrenntge-
lebt haben und

bb) der andere Ehegattewiedergeheiratethat, von
seinem neuen Ehegattennichtdauerndge-
trennt lebt und er und sein neuer Ehegatte
unbeschränkteinkommensteuerpflichtigsind,

für das Kalenderjahr, in dem die Ehe aufgelöst
wordenist;



4. in die Steuerklasse IV gehören Arbeitnehmer, die ver-
heiratetsind, wenn beide Ehegatten unbeschränkt ein-
kommersteuerpflichtigsindundnichtdauerndgetrennt
lebenundder Ehegattedes Arbeitnehmersebenfalls
Arbeitslohn bezieht;

5. in die SteuerklasseV gehörendie unterNummer4
bezeichnetenArbeitnehmer,wennder Ehegattedes
ArbeitnehmersaufAntragbeiderEhegattenindieSteu-
erklasse Ill eingereiht wird;

6. die Steuerklasse VI gilt bei Arbeitnehmern, die neben-
einander von mehreren ArbeitgebernArbeitslohn
beziehen,für die Einbehaltungder Lohnsteuervom
Arbeitsiohnaus demzweitenundweiterenDienstver-
hältnis.

838cC
Lohnsteuertabellen

(1)DerBundesministerderFinanzenhataufderGrund-
lage der diesemGesetzbeigefügtenEinkommensteuer-
tabellen*) eine allgemeineJahreslohnsteuertabellefür
Jahresarbeitslöhnebiszu 120000DeutscheMarkundfür
Arbeitnehmermitnichtmehrals sechsKinderfreibeträgen
aufzustellenund bekanntzumachen.In der allgemeinen
JahreslohnsteuertabellesinddiefürdieeinzelnenSteuer-
klasseninBetrachtkommendenJahreslohnsteuerbeträge
auszuweisen.Die Jahreslohnsteuerbeträgesind für die
Steuerklassen|, HHund IV aus der Einkommensteuer-
Grundtabelle,fürdieSteuerklasseIll ausderEinkommen-
steuer-Splittingtabelleabzuleiten.Die Jahresiohnsteuerbe-
trägefür die SteuerklassenV und VI sind aus einer für
diesenZweckzusätzlichaufzustellendenEinkommensteu-
ertabelleabzuleiten;in dieser Tabelle ist für die nach
&32aAbs.2abgerundetenBeträgedeszuversteuernden
EinkommensjeweilsdieEinkommensteuerauszuweisen,
die sich aus demUnterschiedsbetragzwischender Ein-
kommensteuerfürdasZweieinhalbfacheundder Einkom-
mensteuerfürdas Eineinhalbfachedes abgerundetenzu
versteuerndenEinkommensnachder Einkommensteuer-

. Splittingtabelleergibt;die auszuweisendeEinkommen-
steuerbeträgtjedochmindestens22vom Hundertdes
abgerundeten zu versteuernden Einkommens. Die in den
EinkommensteuertabellenausgewiesenenBeträgedeszu
versteuerndenEinkommenssind in einenJahresarbeits-
lohnumzurechnendurchHinzurechnung
1. des Arbeitnehmer-Freibetrags($19 Abs. 4) für die

SteuerklassenI bis V,
2. des Werbungskosten-Pauschbetrags($9a Nr. 1) für

die SteuerklassenI bisV,
3. des Sonderausgaben-Pauschbetrags (8 10c Abs. 1)

von 270 Deutsche Mark für die Steuerklassen |, II und
IV und von 540 Deutsche Mark für die Steuerklasse III,

4. der Vorsorgepauschale($&10c Abs.3)
a) fürdieSteuerklassenI, Il undIV inHöhedes 8 10c

Abs.3 Satz2,
b) für die SteuerklasseIll in Höhedes &10c Abs. 4

Nr.1,
5. des Haushaltsfreibetrags ($ 32 Abs. 7) für die Steuer-

klasseIl,

*}Die fürdenVeranlagungszeitraum1987anzuwendendenEinkommensteuertabellen
sind imBGBi.1985Teil1S. 1203ff.,dieabdemVeranlagungszeitraum1988anzu-
wendendenEinkommensteuertasellensind im BGBI. 1985 Teil I S. 1163ff.
abgedruckt.
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6. des Kinderfreibetrags($32 Abs.6)
a) fürdie Steuerklassen|, Il und Ill mitdemEinhalb-

bis Sechsfachen von 2 484 Deutsche Mark,
b) für die Steuerklasse IV mitdem Einhalb- bis Sechs-

fachen von 1 242 Deutsche Mark,
7. eines Rundungsbetrags von 27 Deutsche Mark für die

Steuerklasse IV, wenn der nach Nummer 6 Buchtabe b
hinzuzurechnendeKinderfreibetragnicht durch 54
ohne Rest teilbar ist,

8. einesRundungsbetragsvon18DeutscheMarkfürdie
SteuerklasseVI.

Der allgemeinenJahreslohnsteuertabelleist eine dieser
VorschriftentsprechendeAnleitungzur Ermittlungder
Lohnsteuerfür die 120000DeutscheMarkübersteigen-
denJahresarbeitslöhneundfürArbeitnehmermitmehrals
sechs Kinderfreibeträgenanzufügen.
(2) Der Bundesministerder Finanzenhat eine beson-

dere Jahreslohnsteuertabellefür den Steuerabzugvom
ArbeitsiohnderjenigenArbeitnehmeraufzustellenund
bekanntzumachen,die zu demPersonenkreisdes $ 10c
Abs. 5gehören.FürdieAufstellungdieserJahreslohnsteu-
ertabellesind die Vorschriftendes Absatzes1 mit Aus-
nahme der Nummer4 anzuwenden;die Vorsorgepau-
schale ($10c Abs.3) ist anzusetzen
1. für die SteuerklassenI, II und IV in Höhedes $ 10c

Abs. 3 Satz3,
2. fürdieSteuerklasseIll inHöhedes&10cAbs.4 Nr. 1.
(3)DerBundesministerderFinanzenhatausden nach

denAbsätzen1 und2 aufzustellendenJahreslohnsteuer-
tabellenjeweilseineMonatslohnsteuertabellefürArbeits-
löhnebis zu 10000 DeutscheMark, eineWochenlohn-
steuertabellefürWochenarbeitslöhnebis zu 1400 Deut-
sche Mark und eine Tageslohnsteuertabellefür Tages-
arbeitslöhnebis zu 200 DeutscheMark abzuleitenund
bekanntzumachen.Dabei sind die Anfangsbeträgeder
Ärbeitsiohnstufenund die Lohnsteuerbeträgefür die
Monatslohnsteuertabellen mit einem. Zwölftel, für die
Wochenlohnsteuertabellenmit7/360und für die Tages-
Iohnsteuertabellenmit1/360der Jahresbeträgeanzuset-
zen. Bei der Berechnungder Lohnsteuerbeträgefür die
Wochen-undTageslohnsteuertabellenbleibenBruchteile
eines PfennigsaußerAnsatz.Bei der Berechnungder
Lohnsteuerbeträgefür dieMonatslohnsteuertabellensind
die Lohnsteuerbeträgeaufdennächstendurch10 teilba-
ren Pfennigbetragabzurunden.Absatz1 letzterSatz ist
sinngemäßanzuwenden.

8 39
Lohnsteuerkarte

(1) Die Gemeindenhabenden unbeschränkteinkom-
mensteuerpflichtigenArbeitnehmernfür jedes Kalender-
jahr unentgeltlicheineLohnsteuerkartenachamtlichvor-
geschriebenemMusterauszustellenund zu übermitteln.
Steht ein Arbeitnehmer nebeneinander bei mehreren
Arbeitgebern in einem Dienstverhältnis, so hat die
Gemeinde eine entsprechende Anzahl Lohnsteuerkarten
unentgeltlich auszustellen und zu übermitteln.Wenn eine
Lohnsteuerkarteverlorengegangen,unbrauchbargewor-
den oder zerstört worden ist, hat die Gemeinde eine
Ersatz-Lohnsteuerkarte auszustellen. Hierfür kann die
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ausstellende Genieinde von dem Arbeitnehmer eine
Gebühr bis 5 Deutsche Mark erheben; das Verwaltungs-
kostengesetz ist anzuwenden.

(2) Für die Ausstellung der Lehnsteuerkarte ist die
Gemeinde örtlichzuständig, in deren Bezirk der Arbeitneh-
mer am 20. September des dem Kalenderjahr, für das die
Lohnsteuerkartegilt,vorangehendenJahres oder erstmals
nach diesem Stichtag seine Hauptwohnungoder in
ErmangelungeinerWohnungseinengewöhnlichenAuf-
enthalthatte.Bei verheiratetenArbeitnehmerngilt als
Hauptwohnungdie Hauptwohnungder Familieoder in
Ermangelungeiner solchen die Hauptwohnungdes älteren
Ehegatten,wennbeideEhegattenunbeschränkteinkom-
mensteuerpflichtigsindundnichtdauerndgetrenntleben.
(3)Die Gemeinde hatauf der Lohnsteuerkarteinsbeson-

dere einzutragen:
1. den Familienstand,
2. die Steuerklasse($38b) in Buchstaben,
3. dieZahlderKinderfreibeträge,undzwarfürjedesKind

im Sinne des $32 Abs.1 bis 3 mit Ausnahmeder
Pflegekinderund .derKinder,die beimArbeitnehmer
nur unter den Voraussetzungendes 832 Abs. 1
Sätze 2 und 3 zu berücksichtigen sind,
a) den Zähler 0,5, wenn demArbeitnehmerder Kinder-

freibetrag von 1242 Deutsche Mark nach 8 32
Abs. 6 Satz1 zusteht, oder

b) den Zähler 1, wenn dem Arbeitnehmer derKinder-
freibetragvon2 484DeutscheMarkzusteht,weil
aa) die Voraussetzungendes 8 32 Abs.6 Satz2

vorliegen oder
bb) der andereElternteilvordemBeginndes Ka-

lenderjahrsverstorbenist oder
cc) derArbeitnehmeralleindasKindangenommen

hat,
4. die Zahl der Kinder des Arbeitnehmers im Sinne des

832Abs. 1 bis3 mitAusnahmeder Pflegekinderund
der Kinder, die beim Arbeitnehmer nur unter den Vor-
aussetzungendes $&32Abs. 1 Sätze2 und 3 zu
berücksichtigen sind; liegen bei einem unbeschränkt
einkommensteuerpflichtigenElternpaar die Vorausset-
zungendes$26Abs.1 Satz1nichtvor,wirdeinKind
nur berücksichtigt, wenn es dem Steuerpflichtigen
zuzuordnenist (832 Abs.7 Sätze3 und4).

Fürdie EintragungensinddieVerhältnissezu Beginndes
Kalenderjahrsmaßgebend,für das die Lohnsteuerkarte
gilt. Auf Antragdes Arbeitnehmerskann eine für ihn
ungünstigereSteuerklasse,einegeringereZahl!der Kin-
derfreibeträgeoderZahlder Kinderauf der Lohnsteuer-
karteeingetragenwerden.Hat derArbeitnehmerPflege-
kinder oder Kinder, die nur unter den Voraussetzungen
des $32 Abs. 1 Sätze2 und 3 zu berücksichtigensind,
oder Kinder, die zu Beginn des Kalenderjahrsdas
16.Lebensjahrvollendethaben($32Abs.4 und5),so ist
die auf der LohnsteuerkarteeingetrageneSteuerklasse
und nachMaßgabeder Nummern3 und 4 die Zahl der
KinderfreibeträgesowiedieZahlder KindervomFinanz-
amt auf Antrag zu ändern; steht ein Pflegekind nur zum
ArbeitnehmerineinemPflegekindschaftsverhältnis,istdie-
ses KindbeiderEintragungdesKinderfreibetragsmitdem
Zähler1zu berücksichtigen.DerAntragnachSatz4 kann
nurnachamtlichvorgeschriebenemVordruckgestelltwer-

EintragungderZahlderKinderfreibeträgeundderZahlder
KinderauchKinderdesEhegattenzuberücksichtigen.Die
EintragungdesFamilienstands,derSteuerklasse,derZahl
der Kinderfreibeträge und der Zahl der Kinder ist die
gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen im
Sinne des 8 179 Abs. 1 der Abgabenordnung, die unter
dem Vorbehaltder Nachprüfungsteht.Der Eintragung
brauchteineBelehrungüberdenzulässigenRechtsbehelf
nicht beigefügt zu werden.

(4) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet,die Eintragung’der
Steuerklasse, des Familienstands,der Zahl der Kinderfrei-
beträge und der Zahl der Kinder auf der Lohnsteuerkarte
umgehendändernzu lassen,wenndieEintragungaufder
Lohnsteuerkarte von den Verhältnissen zu Beginn des
KalenderjahrszugunstendesArbeitnehmersabweicht.Die
Änderungvon Eintragungenim Sinne des Absatzes3
Satz 1 ist bei der Gemeinde, die Änderung von Eintragun-
gen im Sinnedes Absatzes3 Satz4 beimFinanzamtzu
beantragen.KommtderArbeitnehmerseinerVerpflichtung
nicht nach, so hat die Gemeinde oder das Finanzamt die
Eintragung von Amts wegen zu ändern; der Arbeitnehmer
hat die Lohnsteuerkarte der Gemeinde oder dem Finanz-
amt auf Verlangen vorzulegen. Unterbleibtdie Änderung
der Eintragung, hat das Finanzamt zuwenig erhobene
Lohnsteuer vom Arbeitnehmernachzufordern,wenn diese
20 Deutsche Mark übersteigt; hierzu hat die Gemeinde
dem Finanzamt die Fälle mitzuteilen,in denen eine von ihr
vorzunehmendeÄnderungunterbliebenist.
(5)TretenbeieinemArbeitnehmerimLaufedesKalen-

derjahrs, für das die Lohnsteuerkarte gilt, die Vorausset-
zungenfüreineihmgünstigereSteuerklasse,höhereZahl
der Kinderfreibeträgeoder höhere Zahl der Kinder ein, so
kann der Arbeitnehmerbis zum 30.Novemberbei der
Gemeinde,in den Fällen des Absatzes3 Satz4 beim
FinanzamtdieÄnderungder Eintragungbeantragen.Die
Eintragung einer höheren Kinderzahl nach Absatz 3 Nr. 4
ist nichtzulässig,wenndas Kindschaftsverhältnis($32
Abs. 1) in Beziehung zu beiden Ehegattenerstnach der im
Laufe des KalenderjahrsvollzogenenEheschließung
begründet wird, es sei denn, daß wegen der Eheschlie-
BungbereitseineÄnderungderSteuerklassenvorgenom-
menwordenist.Die ÄnderungistmitWirkungvon dem
Tage an vorzunehmen, an dem eistmals die Vorausset-
zungenfürdieÄnderungvorlagen.Ehegatten,diebeidein
einem Dienstverhältnis stehen, können im Laufe des
Kalenderjahrs einmal, spätestens bis zum 30. November,
bei derGemeindebeantragen,die auf ihrenLohnsteuer-
karteneingetragenenSteuerklasseninanderenach$38b
Nr.3 bis 5 in BetrachtkommendeSteuerklassenzu
ändern.DieGemeindehatdieÄnderungmitWirkungvom
BeginndesaufdieAntragstellungfolgendenKalendermo-
natsanvorzunehmen.
(5a) IsteinArbeitnehmer,fürdeneineLohnsteuerkarte

ausgestelltworden ist, zu Beginn des Kalenderjahrs
beschränkteinkommensteuerpflichtigoder im Laufedes
Kalenderjahrsbeschränkteinkommensteuerpflichtigge-
worden, hat er dies dem Finanzamt unter Vorlage der
Lohnsteuerkarteunverzüglichanzuzeigen.DasFinanzamt
hat die LohnsteuerkartevomZeitpunktdes Eintrittsder
beschränkten Einkommensteuerpflicht an ungültig zu
machen.Absatz3 Sätze7 und8 giltsinngemäß.Unter-
bleibtdieAnzeige,hatdas Finanzamtzuwenigerhobene
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Lohnsteuer vom Arbeitnehmernachzufordern,wenn diese
20 DeutscheMarkübersteigt.
(6) Die Gemeinden sind insoweit, als sie Lohnsteuerkar-

tenauszustellen,EintragungenaufdenLohnsteuerkarten
vorzunehmen und zu ändern haben, örtliche Landes-
.finanzbehörden.Sie sindinsoweitverpflichtet,denAnwei-
sungendes örtlichzuständigenFinanzamtsnachzukom-
men.DasFinanzamtkannerforderlichenfallsVerwaltungs-
akte,für die eine Gemeinde sachlich zuständig ist, selbst
erlassen. Der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber oder andere
Personendürfendie Eintragungaufder Lohnsteuerkarte
nichtändernoderergänzen.

839a
Freibetragbeim Lohnsteuerabzug

(1) Auf der Lohnsteuerkartewirdals vomArbeitslohn
abzuziehenderFreibetragdie Summe der folgenden
Beträgeeingetragen:
1. der Altersfreibetrag($32Abs.8),
2. die Pauschbeträgefür Körperbehinderteund Hinter-

bliebene($33b),
3. Werbungskosten, die bei den Einkünftenaus nichtselb-

ständigerArbeitanfallen,soweitsie den Werbungs-
kosten-Pauschbetrag($9a Nr. 1) übersteigen,
SonderausgabenimSinnedes8 10Abs. 1Nr.1,1a,4
bis 7 und des $ 10b;,soweit sie den Sonderausgaben-
Pauschbetrag von 270 Deutsche Mark übersteigen,

5. der Betrag,der nachden8833, 33a und33c wegen
außergewöhnlicherBelastungenzu gewährenist,
die Beträge,dienach$ 10e,$ 52Abs.21 Satz4 oder
nach$ 15b des Berlinförderungsgesetzesabgezogen
werdenkönnen,sowieder Betragder negativenEin-
künfteaus VermietungundVerpachtung,dersich bei
InanspruchnahmeerhöhterAbsetzungennach 87b
odernach$ 14aoder$ 15des Berlinförderungsgeset-
zes ergebenwird;für jedesKind,fürdas der Steuer-
pflichtigeAnspruchauf die Steuerermäßigungnach
$ 34f hat, ist auf Antragein zusätzlicherBetragvon.
2.400DeutscheMark abzuziehen.Der sich hiernach
insgesamtergebendeFreibetragdarf außer in den
Fällendes$ 14aAbs. 6 desBerlinförderungsgesetzes
erst nach Fertigstellungoder Anschaffungder Woh-
nung,fürdiedieSteuerbegünstigungnach$ 10e oder
nach$ 15.bdes BerlinförderungsgesetzesinAnspruch
genommenwird,eingetragenwerden.Ein Freibetrag
wirdnichteingetragenwegennegativerEinkünfteaus
VermietungundVerpachtung,soweitsie beider Fest-
setzung der Vorauszahlungen'nach 837 Abs.3
Sätze6, 7 und9 nichtzu berücksichtigensind.
(2) Die Gemeindehat den Altersfreibetragund nach

AnweisungdesFinanzamtsdiePauschbeträgefürKörper-
behinderteund Hinterbliebenebei der Ausstellungder
LohnsteuerkartenineinerSummevonAmtswegeneinzu-
tragen;dabeiistderFreibetragdurchAufteilunginMonats-
freibeträge,erforderlichenfallsWochen-undTagesfreibe-
träge,jeweilsaufdasKalenderjahrgleichmäßigzu vertei-
len. Der Arbeitnehmerkann beimFinanzamtdie Eintra-
gungdes nachAbsatz1 insgesamtin Betrachtkommen-
den Freibetragsbeantragen.Der Antragkannnur nach
amtlichvorgeschriebenemVordruckbis zum30.Novem-
ber des Kalenderjahrsgestelltwerden,fürdas die Lohn-
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steuerkarte gilt. Der Antrag ist hinsichtlich eines Freibe-
tragsausderSummedernachAbsatz1 Nr.3 bis5 in
BetrachtkommendenAufwendungenund Beträgeunzu-
lässig,wenndieAufwendungenimSinnedes$ 9,des$ 10
Abs. 1Nr. 1, 1a, 4 bis 7, der 88 10b, 33 und 33c sowie die
abziehbarenBeträgenach$33a insgesamt1800 Deut-
scheMarknichtübersteigen.Das FinanzamthatdenFrei-
betragdurch Aufteilungin Monatsfreibeträge,erforderli-
chenfallsWochen-undTagesfreibeträge,jeweilsaufdie
der AntragstellungfolgendenMonatedes Kalenderjahrs
gleichmäßigzu verteilen.Abweichendhiervondarf ein
Freibetrag,der im Monat Januar eines Kalenderjahrs
beantragtwird,mitWirkungvom1.Januar diesesKalen-
derjahrsan eingetragenwerden.
(3)Für Ehegatten,diebeideunbeschränkteinkommen-

steuerpflichtigsind und nichtdauerndgetrenntleben,ist
jeweils die Summe der nach Absatz 1 Nr. 1, 2,4 bis6 in
BetrachtkommendenBeträgegemeinsamzu ermitteln;in
den Fällen des Absatzes1 Nr.4 trittan die Stelle des
Sonderausgaben-Pauschbetragsvon270DeutscheMark
der Sonderausgaben-Pauschbetragvon 540 Deutsche
Mark.Für die Anwendungdes Absatzes2 Satz 4 ist die
Summeder für beideEhegattenin Betrachtkommenden
Aufwendungenim Sinnedes $9, des $ 10Abs. 1 Nr. 1,
1a, 4 bis 7, der 8$ 10b, 33 und 33c sowie der abziehbaren
Beträgenach$ 33a maßgebend.Die nachSatz1 ermit-
telteSummeistje zurHälfteaufdieEhegattenaufzuteilen,
wenn für jeden Ehegatteneine Lohnsteuerkarteausge-
schriebenworden ist und die Ehegattenkeine andere
Aufteilungbeantragen.Für einenArbeitnehmer,dessen
Ehe indemKalenderjahr,fürdasdieLohnsteuerkartegilt,
aufgelöstworden ist und dessen bisherigerEhegattein
demselbenKalenderjahrwiedergeheiratethat, sind die
nach Absatz1 in BetrachtkommendenBeträge aus-
schließlichauf Grundder in seinerPersonerfülltenVor-
aussetzungenzu ermitteln.
(4)DieEintragungeinesFreibetragsaufderLohnsteuer-

karteistdie gesonderteFeststellungeinerBesteuerungs-
grundlageim Sinne des $ 179 Abs. 1 der Abgabenord-
nung,dieunterdemVorbehaltderNachprüfungsteht.Der
Eintragungbrauchteine Belehrungüberden zulässigen
Rechtsbehelfnicht beigefügtzu werden.Ein mit einer
Belehrungüberden zulässigenRechtsbehelfversehener
schriftlicherBescheid ist jedoch zu erteilen,wenn dem
AntragdesArbeitnehmersnichtinvollemUmfangentspro-
chenwird.
(5)DerArbeitnehmerist abweichendvon8 153Abs.2

der Abgabenordnungverpflichtet,unverzüglichdieÄnde-
rungeinesaufseinerLohnsteuerkarteeingetragenenFrei-
betragszu beantragen,wennbei dessenErmittlung
1. AufwendungenfürdieBenutzungeineseigenenKraft-

fahrzeugszu FahrtenzwischenWohnungundArbeits-
stätte($9 Abs. 1 Nr.4),
Mehraufwendungenfür doppelte Haushaltsführung
($9 Abs. 1 Nr. 5),
Unterhaltsaufwendungen($33a Abs. 1 und2) oder
AufwendungenfüreineHausgenhilfinoderfürvergleich-
bareDienstleistungen($33a Abs.3)

3.
4.

Laufe des Kalenderjahrs derart ändern, daß die Aufwen-
dungenummindestens400DeutscheMarkgeringersein
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werden. $ 153 Abs. 1 der Abgabenordnung bleibt unbe-
rührt.

(6) Ist in den Fällen des Absatzes 5 zuwenig Lohnsteuer
erhobenworden,so hat das Finanzamtden Fehlbetrag
vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn er 20 Deutsche
Markübersteigt.

839b
Durchführungdes Lohnsteuerabzugs

für unbeschränkteinkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer

(1)FürdieDurchführungdesLohnsteuerabzugshatder
unbeschränkteinkommensteuerpflichtigeArbeitnehmer
seinemArbeitgebervor Beginndes Kalenderjahrsoder
beimEintrittin das DienstverhältniseineLohnsteuerkarte
vorzulegen.DerArbeitgeberhatdieLonnsteuerkartewäh-
renddes Dienstverhältnissesaufzubewahren.Er hatsie
demArbeitnehmerwährenddes Kalenderjahrszur Vor-
lagebeimFinanzamtoder bei derGemeindevorüberge-
hendzu überlassensowieinnerhalbangemessenerFrist
nach Beendigungdes Dienstverhältnissesherauszuge-
ben. Der Arbeitgeberdarf die auf der Lohnsteuerkarte
eingetragenenMerkmale'nur für die Einbehaltungder
Lohnsteuerverwerten;er darf sie ohneZustimmungdes
Arbeitnehmersnur.offenbaren,soweit dies gesetzlich
zugelassenist.
(2)FürdieEinbehaltungderLohnsteuervomlaufenden

Arbeitslohnhatder Arbeitgeberdie Höhedes laufenden
ArbeitslohnsunddenLohnzahlungszeitraumfestzustellen.
VomArbeitslohnsindder auf denLohnzahlungszeitraum
entfallendeAnteil des Versorgungs-Freibetrags(819
Abs.2),derWeihnachts-Freibetrag($19Abs.3) undder
auf den LohnzahlungszeitraumentfallendeAnteil des
Altersentlastungsbetrags($24a) abzuziehen,wenn die
Voraussetzungenfür den Abzug dieser Beträgejeweils
erfülltsind.AußerdemhatderArbeitgebereinenetwaigen
FreibetragnachMaßgabederEintragungenaufderLohn-
steuerkartedes ArbeitnehmersvomArbeitslohnabzuzie-
hen.Für denso gekürztenArbeitslohnistdie Lohnsteuer
aus der für den Lohnzahlungszeitraumgeltendenallge-
meinen Lohnsteuertabelle ($ 38c Abs. 1) oder aus der
besonderenLohnsteuertabelle($38c Abs.2) oder nach
der diesen LohnsteuertabellenangefügtenAnleitungzu
ermitteln: die besondere Lohnsteuertabelle ist anzuwen-
den,wennderArbeitnehmerin dergesetzlichenRenten-
versicherungnichtversicherungspflichtigistundzudemin
8 10c Abs.5 bezeichnetenPersonenkreisgehört.Dabei
istdieaufderLohnsteuerkarteeingetrageneSteuerklasse
und Zahl der Kinderfreibeträgemaßgebend.Die sich
danachergebendeLohnsteueristvomArbeitslohneinzu-
behalten.DieOberfinanzdirektionkannallgemeinoderauf
Antragdes Arbeitgebersein Verfahrenzulassen,durch
das die Lohnsteuer unterden Voraussetzungen des 8 42b
Abs. 1 nach dem voraussichtlichenJahresarbeitsiohn
“ermitteltwird, wenn gewährleistet ist, daß die zutreffende
Jahreslohnsteuer (8 38a Abs. 2) nicht unterschrittenwird.

(3) Für die Einbehaltungder Lohnsteuervon einem
sonstigenBezug hat der Arbeitgeberden voraussichtli-
chen Jahresarbeitslohn ohne den sonstigen Bezug festzu-
stellen.VondemvoraussichtlichenJahresarbeitsiohnsind
der Versorgungs-Freibetrag(819 Abs.2), der Weih-
nachts-Freibetrag ($ 19 Abs. 3) und der Altersentlastungs-
betrag($24a),wenndieVoraussetzungenfürdenAbzug

dieser Beträge jeweils erfüllt sind, sowie ein etwaiger
Jahresfreibetrag nach Maßgabe der Eintragungen auf der
Lohnsteuerkarteabzuziehen.Für den so gekürztenJah-
resarbeitsiohn (maßgebender Jahresarbeitsiohn) ist die
Lohnsteueraus der allgemeinenJahreslohnsteuertabelle
(838cAbs.1) oderaus der besonderenJahreslohnsteu-
ertabelle($38cAbs.2)odernachderdiesenJahreslohn-
steuertabellen angefügten Anleitung zu ermitteln; die
besondere Lohnsteuertabelle ist anzuwenden, wenn der
Arbeitnehmerin der gesetzlichenRentenversicherung
nichtversicherungspflichtigistundzudemin$ 10cAbs.5
bezeichnetenPersonenkreisgehört.Dabeiistdie aufder
LohnsteuerkarteeingetrageneSteuerklasseundZahlder
Kinderfreibeträgemaßgebend.Außerdemist die Jahres-
lohnsteuerfürdenmaßgebendenJahresarbeitsliohnunter
EinbeziehungdessonstiaenBezugszuermitteln.Dabeiist
der sonstige Bezug, soweit es sich nicht um einen sonsti-
genBezugimSinneder Sätze 9 bis 11handelt,umden
Versorgungs-Freibetrag,den Weihnachts-Freibetragund
den Altersentlastungsbetragzu kürzen, wenn die Voraus-: "
setzungenfürdenAbzugdieserBeträgejeweilserfüllt-sind
undsoweitsie nichtbeider Feststellungdes maßgeben-
den Jahresarbeitslohnsberücksichtigtwordensind. Der
UnterschiedsbetragzwischendenermitteltenJahreslohn-
steuerbeträgenistdieLohnsteuer,dievondemsonstigen.:
Bezugeinzubehaltenist. Im übrigengiltfolgendes:
1. Ein sonstigerBezug ist als laufenderArbeitslohnzu

behandeln, wenn er 300 Deutsche Mark nicht über-
steigt.

2. Das Betriebsstättenfinanzamt($41a Abs. 1 Nr. 1)
kannauf Antragdes Arbeitgeberszulassen,daß die
Lohnsteuervon einem sonstigenBezug mit einem
Steuersatzvon20vomHunderteinbehaltenwird,wenn
dermaßgebendeJahresarbeitslohneinschließlichdes
sonstigenBezugs
a) beiArbeitnehmern

in den SteuerklassenI, II undIV
23 000 Deutsche Mark,

b) beiArbeitnehmern
in der Steuerklasse Ill

44 000 Deutsche Mark,
c) beiArbeitnehmern

in den Steuerklassen V und VI
16 000 Deutsche Mark

nicht übersteigt.

EinsonstigerBezugimSinnedes$ 34Abs.3Satz 1istbei
Anwendungdes Satzes5 oder derNummer2 zur Hälfte
anzusetzen,wennerzweiKalenderjahrebetrifft;er istmit
einemDrittelanzusetzen,wennermehralszweiKalender-
jahrebetrifft.Die auf die Hälftedes Bezugsentfallende
LohnsteueristmitdemdoppeltenBetrag,dieaufeinDrittel
desBezugsentfallendeLohnsteueristmitdemdreifachen
Betrageinzubehalten.VonsteuerpflichtigenEntschädigun-
genimSinnedes$34Abs. 1 undAbs.2 Nr.2 istdienach
Satz7 oder nach Nummer2 ermittelteLohnsteuerzur
Hälfteeinzubehalten.

(4) Für Lohnzahlungszeiträume,für die Lohnsteuer-
tabellennichtaufgestelltsind, ergibtsichdie Lohnsteuer
aus den mit der Zahl der Kalendertage oder Wochen
dieser ZeiträumevervielfachtenBeträgen der Lohnsteuer-
tagestabelle oder Lohnsteuerwochentabelle.



(5)Wenn der Arbeitgeber für den Lohnzahlungszeitraum
lediglichAbschlagszahlungenleistet und eine Lohnab-
rechnungfüreinenlängerenZeitraum(Lohnabrechnungs-
zeitraum) vornimmt, kann er den Lohnabrechnungszeit-
reumals Lohnzahlungszeitraumbehandelnunddie Lohn-
steuerabweichendvon 838 Abs.3 bei der Lohnabrech-
nungeinbehalten.Satz1giltnicht,wennderLohnabrech-
nungszeitraumfünfWochenübersteigtoderdie Lohnab-
rechnungnichtinnerhalbvon dreiWochennachdessen
Ablauferfolgt.Das Betriebsstättenfinanzamtkannanord-
nen, daß die Lohnsteuervon den Abschlagszahlungen
einzubehalten ist, wenn die Erhebung der Lohnsteuer
sonst nichtgesichert erscheint. Wenn wegen einer beson-
deren Entlohnungsartweder ein Lohnzahlungszeitraum
noch ein Lohnabrechnungszeitraumfestgestelltwerden
kann,giltals Lohnzahlungszeitraumdie Summeder tat-
sächlichenArbeitstageoderArbeitswochen.
(6)IstnacheinemAbkommenzurVermeidungderDop-

pelbesteuerung der:von einem inländischen Arbeitgeber
gezahlte Arbeitslohn von der Lohnsteuer freizustellen, so
erteiltdasBetriebsstättenfinanzamtaufAntragdes Arbeit-
nehmers oder des Arbeitgeberseine entsprechende
Bescheinigung.DerArbeitgeberhatdieseBescheinigung
als BelegzumLohnkonto($41 Abs. 1) aufzubewahren.

839c
Durchführungdes Lohnsteuerabzugs

ohne Lohnsteuerkarte
(1) Solangeder unbeschränkteinkommensteuerpflich-

tigeArbeitnehmerdemArbeitgebereine Lohnsteuerkarte
schuldhaftnichtvorlegtoderdieRückgabederihmausge-
händigtenLohnsteuerkarteschuldhaftverzögert,hat der
Arbeitgeberdie Lohnsteuernachder SteuerklasseVI zu
ermitteln.WeistderArbeitnehmernach,daßer die Nicht-
vorlage oder verzögerte Rückgabe der Lohnsteuerkarte
nicht zu vertretenhat, so hat der Arbeitgeberfür die
Lohnsteuerberechnungdie ihm‚bekanntenFamilienver-
hältnissedes Arbeitnehmerszugrundezu legen.
(2) Der Arbeitgeberkann die Lohnsteuervon dem

Arbeitslohnfür den Monat Januar eines Kalenderjahrs
abweichendvonAbsatz1aufGrundderEintragungenauf
der Lohnsteuerkartefürdas vorhergehendeKalenderjahr
ermitteln,wennderArbeitnehmereineLohnsteuerkartefür
das neueKalenderjahrbiszur Lohnabrechnungnichtvor-
gelegt hat.Nach Vorlage der Lohnsteuerkarte ist die Lohn-
steuerermittlungfürdenMonatJanuar zu überprüfenund
erforderlichenfallszu ändern.Legt der Arbeitnehmerbis
zum31.März keineLohnsteuerkartevor, ist nachträglich
Absatz1 anzuwenden.Diezuwenigoderzuvieleinbehal-
teneLohnsteueristjeweilsbeidernächstenLohnabrech-
nungauszugleichen.
(3) Für Arbeitnehmer, die nach $ 1 Abs. 2 oder 3 unbe-

schränkteinkommensteuerpflichtigsind,hatderArbeitge-
berdieLohnsteuerunabhängigvoneinerLohnsteuerkarte
zu ermitteln.Dabei sind die Steuerklasseund Zahl der
Kinderfreibeträgemaßgebend,die nach$ 39Abs.3 bis 5
auf einer Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers einzutragen
wären.AufAntragdesArbeitnehmerserteiltdas Betriebs-
stättenfinanzamt($41a Abs. 1 Nr. 1) über die maßge-
bende Steuerklasse, Zahl der Kinderfreibeträge, Zahl der
KinderundeinenetwainBetrachtkommendenFreibetrag
(839a) eineBescheinigung,fürdie die Vorschriftenüber
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die Eintragungenauf der Lohnsteuerkartesinngemäss
anzuwendensind.

8 39d
Durchführungdes Lohnsteuerabzugs

für beschränkteinkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer

(1)FürdieDurchführungdes Lohnsteuerabzugswerden
beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer in
dieSteuerklasseI eingereiht.$ 38bNr.6 istanzuwenden.
Das Betriebsstättenfinanzamt(841a Abs. 1 Nr..1)erteilt
aufAntragdesArbeitnehmersüberdiemaßgebendeSteu-
erklasseeineBescheinigung,fürdiedieVorschriftenüber
die Eintragungenauf der Lohnsteuerkartemitder Maß-
gabesinngemäßanzuwendensind,daßderArbeitnehmer
eine Änderungder Bescheinigungbis zum Ablauf des
Kalenderjahrs,fürdassiegilt,beimFinanzamtbeantragen
kann.
(2) In die nachAbsatz 1 zu erteilendeBescheinigung

trägtdasFinanzamtaufAntragdesArbeitnehmersalsvom
ArbeitslohnabzuziehendenFreibetragdie Surnmedertol-
gendenBeträgeein:
1. denAltersfreibetrag($32 Abs.8),
2. Werbungskosten,diebeidenEinkünftenausnichtselb-

ständigerArbeit anfallen($9), soweit sie den Wer-
bungskosten-Pauschbetrag(89a Nr. 1) übersteigen,

3. SonderausgabenimSinnedes$ 10Abs. 1Nr.1, 1a,4
bis7 unddes$ 10b,soweitsiedenSonderausgaben-
Pauschbetragvon 270DeutscheMark (810c) über-
steigen,

4. den Betrag,der nach$ 33a Abs. 1 in Verbindungmit
850Abs.4 wegenaußergewöhnlicherBelastungenzu
gewährenist.

DerAntragkannnurnachamtlichvorgeschriebenemVor-
druckbis zumAblaufdes Kalenderjahrsgestelltwerden,
für das die Bescheinigunggilt.Das Finanzamthat den
FreibetragdurchAufteilunginMonatsfreibeträge,erforder-
lichenfallsWochen-undTagesfreibeträge,jeweilsaufdie
voraussichtlicheDauerdes DienstverhältnissesimKalen-
derjahrgleichmäßigzu verteilen.$ 39a Abs.4 bis 6 ist
sinngemäßanzuwenden.
(3) Der Arbeitnehmerhat die nach Absatz 1 erteilte

BescheinigungseinemArbeitgebervorBeginndes Kalen-
derjahrsoderbeimEintrittindasDienstverhältnisvorzule-
gen.DerArbeitgeberhatdieBescheinigungaufzubewah-
ren.&39bAbs. 1Sätze3und4giltsinngemäß.DerArbeit-
geberhatimübrigendenLohnsteuerabzugnachMaßgabe
des 8 39b Abs.2 bis 6, des $ 39c Abs. 1 und2 unddes
&41c durchzuführen; dabei trittdie nach Absatz 1 erteilte
Bescheinigung an die Stelle der Lohnsteuerkarte.

840
Pauschalierung der Lohnsteuer in besonderen Fällen

(1) Das Betriebsstättenfinanzamt($41a Abs. 1 Nr.1)
kannaufAntragdesArbeitgeberszulassen,daßdieLohn-
steuermiteinemunterBerücksichtigungder Vorschriften
des 8$38a zu ermittelnden Pauschsteuersatz erhoben
wird, soweit
1. von dem Arbeitgeber sonstige Bezüge in einer größe-

ren Zahl von Fällen gewährt werden oder
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2. in einer größeren Zahl von Fällen Lohnsteuer nachzu-
erheben ist, weil der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht
vorschriftsmäßigeinbehalten hat.

BeiderErmittlungdes Pauschsteuersatzesistzu berück-
sichtigen, daß die in Absatz 3 vorgeschriebene Über-
nahme der pauschalen Lohnsteuer durch den Arbeitgeber
fürdenArbeitnehmereineinGeldeswertbestehendeEin-
nahmeimSinnedes$ 8Abs. 1darstellt(Nettosteuersatz).
VoraussetzungfürdiePauschalierungderLohnsteuerist,
daß die Ermittlungder Lohnsteuernachden 8839b bis
39dschwierigistodereinenunverhältnismäßigenArbeits-
aufwanderfordernwürde.Die Pauschalierungist in den
Fällen der Nummer 1 ausgeschlossen, soweit der Arbeit-
geber einemArbeitnehmersonstige Bezüge von mehr als
1.000DeutscheMarkimKalenderjahrgewährt.DerArbeit-
geber hat dem Antrag eine Berechnung beizufügen, aus
der sich der durchschnittlicheSteuersatz unterZugrunde-
legungderdurchschnittlichenJahresarbeitslöhneundder
durchschnittlichenJahreslohnsteuerin jederSteuerklasse
für diejenigenArbeitnehmerergibt,denen die Bezüge
gewährtwerdensollenodergewährtwordensind.
(2)AbweichendvonAbsatz1 kanndasBetriebsstätten-

finanzamtdie Erhebung der Lohnsteuermit einem
Pauschsteuersatzvon 25vomHundertzulassen,soweit
derArbeitgeberineinergrößerenZahlvonFällenArbeits-
lohnaus Anlaßvon Betriebsveranstaltungenzahlt.Das-
selbegilt,soweitder Arbeitgeberin einergrößerenZahl
von Fällen Erholungsbeihilfengewährt,unterfolgenden
Voraussetzungen:
1. Die Erholungsbeihilfedarf zusammenmitErholungs-

beihilfen,dieindemselbenKalenderjahrfrühergewährt
wordensind,300DeutscheMarkfürdenArbeitnehmer,
200 DeutscheMark für dessen Ehegattenund 100
DeutscheMarkfürjedesKind,dasaufderLohnsteuer-
kartedes Arbeitnehmerseingetragenist, nichtüber-
steigen.

2. Bei Erholungsbeihilfen,die in bar gezahlt werden, muß
der Arbeitgeber sicherstellen, daß die Beihilfen zu
"Erholungszweckenverwendetwerden.
(3) Der Arbeitgeberhat die pauschaleLohnsteuerzu

übernehmen.Er istSchuldnerderpauschalenLohnsteuer.
Der pauschalbesteuerteArbeitslohnund die pauschale
Lohnsteuerbleibenbei einer Veranlagungzur Einkom-
mensteuerund beimLohnsteuer-Jahresausgleichaußer
Ansatz.Die pauschaleLohnsteueristwederaufdie Ein-
kommensteuernoch auf die Jahreslohnsteueranzu-
rechnen.

840a
Pauschalierung der Lohnsteuer

für Teilzeitbeschäftigte
. (1)DerArbeitgeberkannunterVerzichtaufdieVorlage
einer Lohnsteuerkarte bei Arbeitnehmern, die nur kurz-
“fristigoder in geringemUmfangund gegen geringen
Arbeitslohnbeschäftigtwerden,dieLohnsteuermiteinem
Pauschsteuersatzvon 10vomHundertdes Arbeitslohns
erheben.Dabeigiltfolgendes:
1. Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn der

Arbeitnehmerbei demArbeitgebergelegentlich,nicht
regelmäßigwiederkehrendbeschäftigtwird,die Dauer
derBeschäftigung18zusammenhängendeArbeitstage
nichtübersteigtund

a) der Arbeitslohnwährendder Beschäftigungsdauer
42 DeutscheMark durchschnittlichje Arbeitstag
nicht übersteigt oder

b) die Beschäftigungzu einem unvorhersehbarenZeit-
punktsoforterforderlichwird.

2. Eine Beschäftigungin geringemUmfangund gegen
geringenArbeitslohnliegtvor,wennderArbeitnehmer
beidemArbeitgeberlaufendbeschäftigtwird,dieTätig-
keitjedochwährendderBeschäftigungsdauer20Stun-
denundderArbeitslohn120DeutscheMarkwöchent-
lichnichtübersteigt.
(2)Abweichend vonAbsatz 1 kannder Arbeitgeberunter

Verzichtauf die VorlägeeinerLohnsteuerkartebei Aus-
hilfskräften,die in Betriebender Land- und Forstwirtschaft
im Sinne des $ 13 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 ausschließlich mit
typischland-oderforstwirtschaftlichenArbeitenbeschäf-
tigt werden, die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz

kräfte im Sinne dieser Vorschrift sind Personen, die von:
Fall zu Fall für eine im voraus bestimmte Arbeit von
vorübergehender Dauer in ein Dienstverhältris treten.
Aushilfskräfte sind nicht Arbeitnehmer, die zu den land-
undforstwirtschaftlichenFachkräftengehören.

sind unzulässigbei Arbeitnehmern,deren Arbeitsiohn
währendder Beschäftigungsdauer12 DeutscheMark
durchschnittlichje Arbeitsstundeübersteigt.
(4)AufdiePauschalierungennachdenAbsätzen1 und

2 ist 840 Abs. 3 anzuwenden.

840b
Pauschalierungder Lohnsteuer

bei bestimmtenZukunftssicherungsleistungen
(1)DerArbeitgeberkanndieLohnsteuervondenBeiträ-

gen für eine Direktversicherungdes Arbeitnehmersund
vondenZuwendungenan einePensionskassemiteinem
Pauschsteuersatzvon 10vomHundertder Beiträgeund
Zuwendungenerheben,soweitdiesenichtsteuerfreisind.
DiepauschaleErhebungderLohnsteuervonBeiträgenfür
eineDirektversicherungist nurzulässig,wenndieVersi-
cherungnichtaufdenErlebensfalleinesfrüherenalsdes
60.LebensjahrsabgeschlossenundeinevorzeitigeKündi-
gungdesVersicherungsvertragsdurchdenArbeitnehmer
ausgeschlossenwordenist.
(2)Absatz1 giltnicht,soweitdiezu besteuerndenBei-

trägeundZuwendungendesArbeitgebersfürdenArbeit-
nehmer2 400DeutscheMarkimKalenderjahrübersteigen
oder nicht aus seinem ersten Dienstverhältnis bezogen
werden.SindmehrereArbeitnehmergemeinsamineinem
Direktversicherungsvertragoder in einer Pensionskasse
versichert,so gilt als Beitragoder Zuwendungfür den
einzeinen Arbeitnehmer der Teilbetrag, der sich bei einer
Aufteilungder gesamtenBeiträgeoder der gesamten
ZuwendungendurchdieZahlderbegünstigtenArbeitneh-
merergibt,wenndieserTeilbetrag2 400DeutscheMark
nichtübersteigt;hierbeisindArbeitnehmer,fürdieBeiträge
undZuwendungenvonmehrals3 600DeutscheMarkim
Kalenderjahrgeleistetwerden,nichteinzubeziehen.Für
BeiträgeundZuwendungen,die der Arbeitgeberfür den
Arbeitnehmeraus Anlaßder Beendigungdes Dienstver-
hältnisses erbracht hat, vervielfältigtsich der Betrag von



2400DeutscheMarkmitderAnzahlderKalenderjahre,in
denendas Dienstverhältnisdes Arbeitnehmerszu dem
Arbeitgeberbestandenhat;in diesemFall ist Satz2 nicht
anzuwenden.DervervielfältigteBetragvermindertsichum
die nach Absatz1 pauschal besteuertenBeiträgeund
Zuwendungen,diederArbeitgeberindemKalenderjahr,in
demdasDienstverhältnisbeendetwird,undin densechs
vorangegangenenKalenderjahrenerbrachthat.
(3) $40 Abs.3 ist anzuwenden.Die Anwendungdes

840 Abs.1 Nr.1 auf Bezüge im Sinne des Absatzes1
Satz1 ist ausgeschlossen.

8 41
Aufzeichnungspflichtenbeim Lohnsteuerabzug
(1) Der Arbeitgeberhat am Ort der Betriebsstätte

(Absatz2)fürjedenArbeitnehmerundjedesKalenderjahr
ein-Lohnkontozu führen.IndasLohnkontosinddiefürden
LohnsteuerabzugerforderlichenMerkmaleaus der Lohn-
steuerkarteoderauseinerentsprechendenBescheinigung
zu übernehmen.BeijederLohnzahlungfürdas Kalender-
jahr, für das das Lohnkonto gilt, sind im Lohnkonto die Art
und Höhedes gezahltenArbeitslohnseinschließlichder
steuerfreienBezügesowie die einbehalteneoder über-
nommeneLohnsteuereinzutragen;andieStellederLohn-
zahlungtrittin den Fällen des $ 39b Abs.5 Satz1 die
Lohnabrechnung.Istdieeinbehalteneoderübernommene
Lohnsteuer nach der besonderen Lohnsteuertabelle
($38c Abs.2) ermitteltworden,so ist dies durchEintra-
gungdes GroßbuchstabensB zu vermerken.Fernersind
dasausgezahlteKurzarbeitergeldundSchlechtwettergeld
sowiediediesenLeistungenentsprechendenBeträgeim
Sinne des $ 32b Abs.2 Nr. 1 einzutragen.Die Bundes-
regierungwird ermächtigt,durch Rechtsverordnungmit
Zustimmungdes Bundesratesvorzuschreiben,welche
Einzelangabenim Lohnkontoaufzuzeichnensind. Dabei
könnenfür ArbeitnehmermitgeringemArbeitslohnundfür
dieFälleder8$40bis40bAufzeichnungserleichterungen
sowiefür steuerfreieBezügeAufzeichnungenaußerhalb
desLohnkontoszugelassenwerden.DieLohnkontensind
bis zumAblaufdes sechstenKalenderjahrs,das auf die
zuletzteingetrageneLohnzahlungfolgt,aufzubewahren.
(2)Betriebsstätteistder BetrieboderTeil des Betriebs

des Arbeitgebers,in demder für die Durchführungdes
LohnsteuerabzugsmaßgebendeArbeitslohnermitteltwird.
Wird der maßgebendeArbeitslohnnicht in dem Betrieb
odereinemTeil des BetriebsdesArbeitgebersodernicht
imInlandermittelt,sogiltalsBetriebsstättederMittelpunkt
dergeschäftlichenLeitungdesArbeitgebersim Inland;im
Falldes$38Abs. 1Nr.2 giltals BetriebsstättederOrt im
Inland,andemdieArbeitsleistungganzodervorwiegend
stattfindet.Als Betriebsstättegiltauchder inländischeHei-
mathafendeutscher Handelsschiffe, wenn die Reederei im
InlandkeineNiederlassunghat.

84a
Anmeldungund Abführung der Lohnsteuer

(1) Der Arbeitgeberhat spätestensam zehntenTag
nach Ablauf eines jeden Lohnsteuer-Anmeldungszeit-
raums
1. dem Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Betriebs-

stätte ($41 Abs.2) befindet (Betriebsstättenfinanz-
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amt), eine Steuererklärung einzureichen, in der er die
Summeder im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraumein-
zubehaltenden und zu übernehmenden Lohnsteuer
angibt(Lohnsteuer-Anmeldung),

2. dieimLohnsteuer-Anmeldungszeitrauminsgesamtein-
behaltene und übernommene Lohnsteuer an das
Betriebsstättenfinanzamtabzuführen.

Die Lohnsteuer-Anmeldungist nachamtlichvorgeschrie-
benem Vordruck abzugeben und vom Arbeitgeber oder
von einer zu seiner VertretungberechtigtenPerson zu
unterschreiben.DerArbeitgeberwirdvonderVerpflichtung
zur Abgabe weiterer Lohnsteuer-Anmeldungen befreit,
wennerArbeitnehmer,fürdienach$ 41einLohnkontozu
führen ist, nicht mehr beschäftigt und das dem Finanzamt
mitteilt.
(2) Lohnsteuer-Anmeldungszeitraumist grundsätzlich

der Kalendermonat.Lohnsteuer-Anmeldungszeitraumist
das Kalendervierteljahr, wenn die abzuführende Lohn-
steuerfürdasvorangegangeneKalenderjahrmehrals600
DeutscheMark,abernichtmehrals6 000DeutscheMark
betragenhat; Lohnsteuer-Anmeldungszeitraumist das
Kalenderjahr, wenn die abzuführende Lohnsteuer für das
vorangegangeneKalenderjahrnichtmehrals 600 Deut-
scheMarkbetragenhat.HatdieBetriebsstättenichtwäh-
renddesganzenvorangegangenenKalenderjahrsbestan-
den,so istdiefürdasvorangegangeneKalenderjahrabzu-
führendeLohnsteuerfürdieFeststellungdes Lohnsteuer-
AnmeldungszeitraumsaufeinenJahresbetragumzurech-
nen.WenndieBetriebsstätteimvorangegangenenKalen-
derjahrnochnichtbestandenhat,istdieaufeinenJahres-
betragumgerechnetefürdenerstenvollenKalendermonat
nachderEröffnungderBetriebsstätteabzuführendeLohn-
steuermaßgebend.
(3)DieobersteFinanzbehördedesLandeskannbestim-

men,daßdieLohnsteuernichtdemBetriebsstättenfinanz-
amt, sondern einer anderen öffentlichen Kasse anzumel-
denundandieseabzuführenist;dieKasseerhältinsoweit
dieStellungeinerLandesfinanzbehörde.DasBetriebsstät-
tenfinanzamtoderdiezuständigeandereöffentlicheKasse
könnenanordnen,daß die Lohnsteuerabweichendvon
demnachAbsatz1 maßgebendenZeitpunktanzumelden
undabzuführenist,wenndie Abführungder Lohnsteuer
nichtgesicherterscheint.

841b
Abschluß des Lohnsteuerabzugs

(1)Bei BeendigungeinesDienstverhältnissesoderam
Ende des Kalenderjahrshat der Arbeitgeberdas Lohn-
kontodes Arbeitnehmersabzuschließen.DerArbeitgeber
hat auf Grund der Eintragungenim Lohnkontoauf der
Lohnsteuerkartedes Arbeitnehmers
1. dieDauerdesDienstverhältnisseswährenddes Kalen-

derjahrs,für das die Lohnsteuerkartegilt,
2. die Art undHöhedes gezahltenArbeitsiohns,
3. die einbehalteneLohnsteuersowie. zusätzlich den

GroßbuchstabenB, wenn das .Dienstverhältnisvor
Ablaufdes KalenderjahrsendetundderArbeitnehmer
für einen abgelaufenenLohnzahlungszeitraumoder
LohnabrechnungszeitraumdesKalenderjahrsnachder
besonderen Lohnsteuertabelle($38c Abs.2) zu
besteuern war,
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4. dasausgezahlteKurzarbeitergeldundSchlechtwetter-
geld sowie die diesen Leistungen entsprechenden
BeträgeimSinnedes$ 32b Abs.2 Nr.1

zu bescheinigen(Lohnsteuerbescheinigung).Liegt dem
ArbeitgebereineLohnsteuerkariedesArbeitnehmersnicht
vor, hat er die Lohnsteuerbescheinigungnach einem ent-
sprechendenamtlichvorgeschriebenenVordruckzu ertei-
len.DerArbeitgeberhatdemArbeitnehmerdie Lohnsteu-
erbescheinigungauszuhändigen,wenndasDienstverhält-
nis vor Ablauf des Kalenderjahrs beendet wird, der Arbeit-
nehmerzur Einkommensteuerveranlagtwird oder beim
FinanzamtdenLohnsteuer-Jahresausgleichbeantragt.In
denübrigenFällenhatderArbeitgeberdieLohnsteuerbe-
scheinigungdemBetriebsstättenfinanzamteinzureichen.
Kann ein Arbeitgeber,der für die Lohnabrechnungein
maschinelles Verfahren anwendet, die Lohnsteuerbe-
scheinigungnachSatz2 nichtsofortbei Beendigungdes
Dienstverhältnissesausschreiben, so hat er die Lohnsteu-
erkartebis zur Ausschreibungder Lohnsteuerbescheini-
gung zurückzubehaltenund dem Arbeitnehmereine
Bescheinigungüber alle auf der Lohnsteuerkartedes
ArbeitnehmerseingetragenenMerkmaleauszuhändigen;
indieserBescheinigungistaußerdemderZeitpunkteinzu-
tragen,zudemdasDienstverhältnisbeendetwordenist.In
diesemFallistdieAusschreibungderLohnsteuerbeschei-
nigunginnerhalbvonachtWochennachzuholen.
(2)DerArbeitgeberhatferner

1. für einen Arbeitnehmerin der Steuerklasse I, Il oder IV,
dessen Arbeitsiohn30 000 Deutsche Mark übersteigt,

2. für einen Arbeitnehmerin der Steuerklasse Ill, dessen
Arbeitslohn 58 000 Deutsche Mark übersteigt,

3. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse V, dessen
Arbeitslohn16000DeutscheMarkübersteigt,

4. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse VI,

5. für einen Arbeitnehmer, der Kurzarbeitergeid oder
Schlechtwettergeldbezogenhat,

6. für einen Arbeitnehmer, der ausländische Einkünfte
aus nichtselbständigerArbeitbezogenhat, die nach
einemAbkommenzurVermeidungderDoppelbesteue-
rung oder.unter Progressionsvorbehaltnach 834c
Abs.5 vonderLohnsteuerfreigestelltwaren,

einen Lohnzettelnach amtlichvorgeschriebenemVor-
druck auszuschreiben,der dieselbenAngabenwie die
Lohnsteuerbescheinigungenthält.Der Lohnzettelist dem
für den Arbeitnehmernach seinem Wohnsitz oder
gewöhnlichenAufenthaltam31.Dezemberdes abgelau-
fenenKalenderjahrszuständigenFinanzamteinzureichen.

. Bei Beendigungdes Dienstverhältnissesvor Ablauf des
Kalenderjahrsist der auf einenJahresbetragumgerech-
nete Arbeitslohnmaßgebendund der Lohnzetteldem
Finanzamteinzureichen,das für den nachKenntnisdes
ArbeitgebersletztenWohnsitzdesArbeitnehmerszustän-
dig ist.

(3)DieAbsätze1 und2 geltennichtfürArbeitnehmer,
soweit sie Arbeitslohnbezogen haben, der nach den 88 40
bis 40b pauschalbesteuertwordenist.

gAlc
Änderung des Lohnsteuerabzugs

(1)DerArbeitgebaristberechtigt,beiderjeweilsnächst-
folgendenLohnzahlungbishererhobeneLohnsteuerzu
erstattenodernochnichterhobeneLohnsteuernachträg-
licheinzubehalten,
1. wenn ihm der Arbeitnehmer eine Lohnsteuerkarte mit

Eintragungenvorlegt,dieaufeinenZeitpunktvorVor-
lage der Lohnsteuerkarte zurückwirken, oder

2. wenn er erkennt, daß er die Lohnsteuer bisher nicht
vorschriftsmäßigeinbehaltenhat.
(2) Die zu erstattende Lohnsteuer ist dem Betrag zu

entnehmen,den der Arbeitgeberfür seineArbeitnehmer
insgesamtan Lohnsteuereinbehalten:oderübernommen
hat.Wenndie zu erstattendeLohnsteuerausdemBetrag
nichtgedecktwerdenkann,derinsgesamtan Lohnsteuer
einzubehalten oder zu übernehmen ist, wird der: Fehl-::
betragdemArbeitgeberaufAntragvomBetriebsstätten-.
finanzamtersetzt.
(3) Nach Ablauf des Kalenderjahrsoder, wenn das

Dienstverhältnisvor Ablauf des Kalenderjahrs endet, nach
BeendigungdesDienstverhältnisses,istdieÄnderungdes
Lohnsteuerabzugsnur bis zur Ausschreibungder Lohn-
steuerbescheinigungodereinesLohnzettelszulässig.Bei
Änderungdes LohnsteuerabzugsnachAblaufdes Kalen-
derjahrsist die nachträglicheinzubehaltendeLohnsteuer
nach demJahresarbeitsiohnauf Grundder Jahresiohn-
steuertabellezuermitteln.EineErstattungvonLohnsteuer
istnachAblaufdes KalenderjahrsnurimWegedesLohn-
steuer-Jahresausgleichsnach$42b zulässig.
(4)DerArbeitgeberhatdieFälle,indenenervonseiner

Berechtigungzur nachträglichenEinbehaltungvon Lohn-
steuernachAbsatz1 keinenGebrauchmachtoder die

weil .
t. EintragungenaufderLohnsteuerkarteeinesArbeitneh-

mers,die nachBeginndesDienstverhältnissesvorge-
nommenwordensind,aufeinenZeitpunktvorBeginn
des Dienstverhältnisses zurückwirken,

2. der ArbeitnehmervomArbeitgeberArbeitslohnnicht
mehrbeziehtoder

3. derArbeitgebernachAblaufdesKalenderjahrsbereits
die Lohnsteuerbescheinigungoder einen Lohnzettel
ausgeschrieben hat,

dem Betriebsstättenfinanzamtunverzüglichanzuzeigen.
Das FinanzamthatdiezuwenigerhobeneLohnsteuervom
Arbeitnehmer nachzufordern, wenn der nachzufordernde
Betrag20 DeutscheMarkübersteigt.$42d bleibtunbe-
rührt.

842
Lohnsteuer-Jahresausgleich

(1) Den unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen
Arbeitnehmern, die nicht zur Einkommensteuer veranlagt
werden,wirddie für das abgelaufeneKalenderjahr(Aus-
gleichsjahr)einbehalteneLohnsteuerinsoweiterstattet,
als sie die auf den JahresarbeitsiohnentfallendeJahres-
lohnsteuer übersteigt (Lohnsteuer-Jahresausgleich). Hat
die unbeschränkte Einkommensteuerpflichtdes Arbeitneh-



mers nichtwährenddes ganzen Kalenderjahrs bestanden,
so gilt die Dauer der unbeschränkten Einkommensteuer-
pflichtimKalenderjahralsAusgleichsjahrundderwährend
diesesZeitraumsbezogeneArbeitslohnalsJahresarbeits-
lIohn.

(2) Der Lohnsteuer-Jahresausgleichwird nach Ablauf
des Ausgleichsjahrsauf Antragdes Arbeitnehmersvom
Finanzamtd'irchgeführt,soweiter nach$42b nichtvom
Arbeitgeberdurchgeführtwordenist.BeiWegfallderunbe-
schränktenEinkommensteuerpflichtkannderLohnsteuer-
Jahresausgleichsofortdurchgeführtwerden.Der Antrag
ist bis zumAblaufdes aufdas Ausgleichsjahrfolgenden
zweiten Kalenderjahrsnach amtlichvorgeschriebenem
Vordruck zu stellen;die Frist kann nicht verlängertwerden.
DerAntragmußvomArbeitnehmer,beiArbeitnehmern,die
miteinemEhegattendieVoraussetzungendes$&26Abs. 1
erfüllen,auchvomEhegatteneigenhändigunterschrieben
sein.HateinePersonoderVereinigungbeiderAnfertigung
des 'Antrags mitgewirkt,. so sind.der Name und. die
AnschriftdieserPersonoderVereinigungin demAntrag
anzugeben.

(3) Dem Antrag auf Lohnsteuer-Jahresausgleich sind
beizufügen:
1. die für das AusgleichsjahrausgeschriebenenLohn-

steuerkartendes Arbeitnehmersmit vollständigen
Lohnsteuerbescheinigungenoder in den Fällen, in
denendemArbeitgebereineLohnsteuerkartenichtvor-
gelegenhat, Lohnsteuerbescheinigungennach ent-
sprechendemamtlich vorgeschriebenemVordruck
(841b Abs.1 Satz3);

2. in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer während des
Ausgleichsjahrszeitweisein keinemDienstverhältnis
gestandenhat, etwaigeUnterlagenüber die Dauer
dieser Zeiträume;

3. UnterlagenüberdieHöhedes imAusgleichsjahremp-
fangenenArbeitslosengeldesundderArbeitslosenhilfe
unddiediesenLeistungenentsprechendenBeträgeim
Sinnedes 8 32bAbs.2 Nr.1.
(4) Vorbehaltlichder Vorschriftendes $42a hat das

Finanzamtfürden Lohnsteuer-Jahresausgleichden Jah-
resarbeitsiohnaus sämtlichenDienstverhältnissendes
Arbeitnehmersfestzustellen.Dabei bleiben ermäßigt
besteuerteEntschädigungenimSinnedes$ 34Abs. 1und
Abs.2 Nr.2,’BezügeimSinnedes$ 34Abs.3 Satz 1 und
ermäßigtbesteuerteVergütungenfür Arbeitnehmererfin-
dungen außer Ansatz, wenn der Arbeitnehmer nicht
jeweils die Einbeziehungin den Lohnsteuer-Jahresaus-
gleichbeantragt.VomJahresarbeitsiohnsindderetwain
BetrachtkommendeVersorgungs-Freibetrag,der Weih-
nachts-Freibetragund der etwa in Betrachtkommende
Altersentlastungsbetragabzuziehen.Danachist als Jah-
reslohnsteuerdie Einkommensteuerzu ermitteln,die der
Arbeitnehmer schuldet, wenn er ausschließlich die sich
ausdemnachSatz3gemindertenJahresarbeitsiohnerge-
benden Einkünfte erzielt hat; dabei ist $ 32b Abs. 1 Nr. 1
und Abs. 2 Nr. 1 anzuwenden, die 88 34, 34c, 34f und 35
sind nicht anzuwenden. Den Betrag, um den die sich
hiernach ergebendeJahresiohnsteuerdie Lohnsteuer
unterschreitet,diefürdasAusgleichsjahrinsgesamterho-
ben worden ist, hat das Finanzamt dem Arbeitnehmer zu
erstatten. Bei der Ermittlung der insgesamt erhobenen
Lohnsteuer ist die Lohnsteuer auszuscheiden, die von den
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nach Satz 2 außer Ansatz gebliebenen Bezügen einbehal-
tenwordenist.$36 Abs.4 Satz3 giltsinngemäß.

(5)Das Finanzamterteiltüberden Lohnsteuer-Jahres-
ausgleich dem Antragsteller einen Steuerbescheid.

842a
GemeinsamerLohnsteuer-Jahresausgleich

für Ehegatten

(1)BeiArbeitnehmern,diedieVoraussetzungenfürdie
Anwendungder SteuerklasseIll erfüllen,wird nur ein
Lohnsteuer-Jahresausgleichfür beideEhegattengemein-
samdurchgeführt,wennbeideEhegattenimAusgleichs-
jahr EinkünfteausnichtselbständigerArbeiterzielthaben.
DerAntragaufgemeinsamenLohnsteuer-Jahresausgleich
istvondenEhegattengemeinsamzustellen,es seidenn,
daß einerder Ehegattendazuaus zwingendenGründen
nichtin der Lage ist.842 Abs.2 Sätze2 bis 5 ist anzu-
wenden.

(2) Für dengemeinsamenLohnsteuer-Jahresausgleich
hatdasFinanzamtjeweilsdenJahresarbeitsiohnderEhe-
gattenaus ihrensämtlichenDienstverhältnissenfestzu-
stelien.342Abs.4Satz2 istanzuwenden.VondemJah-
resarbeitslohndes einzelnenEhegattensind jeweilsder
etwain BetrachtkommendeVersorgungs-Freibetrag,der
Weihnachts-Freibetragund der etwa in Betrachtkom-
mendeAltersentlastungsbetragabzuziehen.Danach ist
als Jahreslohnsteuerdie Einkommensteuerzu ermitteln,
die die Ehegatten schulden, wenn sie ausschließlich die
sich aus den nachSatz3 gemindertenJahresarbeitslöh-
nen ergebendenEinkünfteerzielthaben;dabei ist $ 32b
Abs. 1Nr.1undAbs.2 Nr.1anzuwenden,die8$34,34c,
34f und35 sindnichtanzuwenden.DenBetrag,umden
die sichhiernachergebendeJahreslohnsteuerdie Lohn-
steuerunterschreitet,die fürdas Ausgleichsjahrvon bei-
den Ehegatteninsgesamterhobenworden ist, hat das
Finanzamt zu erstatten. $42 Abs. 4 Sätze 6 und 7 und
Abs. 5 ist entsprechendanzuwenden.

842b
Lohnsteuer-Jahresausgleichdurch den Arbeitgeber

(1)DerArbeitgeberist berechtigt,fürunbeschränktein-
kommensteuerpflichtigeArbeitnehmer,die währenddes
AusgleichsjahrsständigineinemDienstverhältnisgestan-
den haben,einen Lohnsteuer-Jahresausgleichdurchzu-
führen.Er ist zur Durchführungdes Lohnsteuer-Jahres-
ausgleichsverpflichtet,wenn er am 31.Dezemberdes
AusgleichsjahrsmindestenszehnArbeitnehmerbeschäf-
tigt.Voraussetzungfür den Lohnsteuer-Jahresausgleich
ist, daß dem Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte des Arbeit-
nehmersmitden Lohnsteuerbescheinigungenaus etwai-
gen vorangegangenenDienstverhältnissenvorliegtund
der Arbeitgeberfür den Arbeitnehmereinen Lohnzettel
nochnichtausgeschriebenhat.DerArbeitgeberdarfden
Lohnsteuer-Jahresausgleich nicht durchführen, wenn

1. derArbeitnehmeres beantragtoder
2. derArbeitnehmerfürdasAusgleichsjahroderfüreinen

Teil des Ausgleichsjahrsnach den SteuerklassenV
oder VI zu besteuern war oder
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. 3. der Arbeitnehmerfür einenTeil ds Ausgleichsjahrs
nach den Steuerklassen Ill oder IV zu besteuern war
oder

4. der Arbeitnehmerim AusgleichsjahrKurzarbeitergeld
oderSchlechtwettergeldbezogenhatoder

5. der ArbeitnehmerimAusgleichsjahr nach der allgemei-
nen Lohnsteuertabelle(838c Abs. 1) und nach der
besonderen Lohnsteuertabelle($38c Abs.2) zu
besteuern war oder

6. derArbeitnehmerimAusgleichsjahrausländischeEin-
künfte aus nichtselbständigerArbeit bezogen hat, die
"nacheinemAbkommenzur Vermeidungder Doppel-
'besteuerungoder unterProgressionsvorbehaltnach
834c Abs.5 vonder Lohnsteuerfreigestelltwaren.

(2) Für den Lohnsteuer-Jahresausgleich hat der Arbeit-
geberdenJahresarbeitsiohnausdernzu ihmbestehenden
Dienstverhältnisundnachden Lohnsteuerbescheinigun-
genaufderLohnsteuerkarteausetwaigenvorangegange-
nen Dienstverhältnissenfestzustellen.Dabei bleiben
ermäßigtbesteuerteEntschädigungenimSinnedes &34
Abs. 1undAbs.2 Nr.2,BezügeimSinnedes$ 34Abs. 3
Satz 1 und ermäßigt besteuerte Vergütungen für Arbeit-
nehmererfindungenaußerAnsatz,wennderArbeitnehmer
nichtjeweilsdieEinbeziehungindenLohnsteuer-Jahres-
ausgleichbeantragt.VomJahresarbeitslohnsindderetwa
inBetrachtkommendeVersorgungs-Freibetrag,derWeih-
nachts-Freibetrag,der etwa in Betracht kommende Alters-
entlastungsbetragundein etwaauf der Lohnsteuerkarte
eingetragenerFreibetragabzuziehen.Für den so gemin-
dertenJahresarbeitsiohnist nachMaßgabeder auf der
LohnsteuerkartezuletzteingetragenenSteuerklasseund
der Zahlder Kinderfreibeträgedie Jahresiohnsteueraus
der Jahresiohnsteuertabellezu ermitteln,die für den
Arbeitnehmerbeim Lohnsteuerabzugmaßgebendwar.
DenBetrag,umdendiesichhiernachergebendeJahres-
lohnsteuerdie Lohnsteuerunterschreitet,die von dem
zugrundegelegtenJahresarbeitsiohninsgesamterhoben
worden ist, hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zu
erstatten.Bei der Ermittlungder insgesamterhobenen
LohnsteueristdieLohnsteuerauszuscheiden,dievonden
nachSatz2außerAnsatzgebliebenenBezügeneinbehal-
tenwordenist.

(3) Der Arbeitgeber darf den Lohnsteuer-Jahresaus-
gleichfrühestensbeiderLohnabrechnungfürden letzten
im Ausgleichsjahr endenden Lohnzahlungszeitraum,
spätestensbeiderLohnabrechnungfürden letztenLohn-
zahlungszeitraum, der im Monat März des dem Aus-
gleichsjahrfolgendenKalenderjahrsendet,durchführen.
Die zu erstattendeLohnsteueristdemBetragzu entneh-
men, den der Arbeitgeberfür seine Arbeitnehmer für den
Lohnzahlungszeitrauminsgesamtan Lohnsteuererhoben
hat,undinderLohnsteuer-Anmeldunggesondertanzuge-
ben. 8 41c Abs. 2 Satz 2 ist anzuwenden.

(4) Der Arbeitgeber hat im Lohnkonto für das Aus-
gleichsjahrden InhaltetwaigerLohnsteuerbescheinigun-
gen aus vorangegangenenDienstverhältnissendes
Arbeitnehmers einzutragen. Im Lohnkonto, auf der Lohn-
steuerkarteundaufdemLohnzettelfürdasAusgleichsjahr
ist die im Lohnsteuer-Jahresausgleich erstattete Lohn-
steuergesonderteinzutragen.Wenndie erstatteteLohn-
steuer die vom Arbeitgeber für den Arbeitnehmer insge-
samt erhobene Lohnsteuer nicht. übersteigt, darf der

ArbeitgeberaufderLohnsteuerkarteundimLohnzettelan
StellederEintragungnachSatz2densichnachVerrech-
nung der erhobenen Lohnsteuermitder erstattetenLohn-
steuerergebendenBetragals erhobeneLohnsteuerein-
tragen.

842c
ÖrtlicheZuständigkeitderFinanzämter

im Lohnsteuerverfahren

(1) Für die EintragungeinesFreibetragsaufder Lohn-
steuerkarte($39a) istdasFinanzamtörtlichzuständig,in
dessenBezirkderArbeitnehmerimZeitpunktderAntrag-
stellung seine Wohnunghat, von der aus er seiner
Beschäftigungregelmäßignachgeht.Bei Ehegatten,die
beideArbeitsiohnbeziehenundeinenmehrfachenWohn-
sitz haben, ist das Finanzamtdes Familienwohnsitzes
zuständig; bei Ehegatten,die beide Arbeitslohn beziehen
und keinen Familienwohnsitzhaben,ist das für den älteren.
Ehegattennach Satz1 maßgebendeFinanzamtörtlich
zuständig.In den Fällendes $1 Abs.2 und 3 ist das
Finanzamtörtlichzuständig,in dessen Bezirk sich die
öffentliche Kasse befindet,die den Arbeitslohn zahlt.

(2) Für die Durchführungdes Lohnsteuer-Jahresaus-
gleichs(8842,422)istdasFinanzamtörtlichzuständig,in
dessen Bezirk der Arbeitnehmeram Schluß des Aus-
gleichsjahrsseinenWohnsitzoderin Ermangelungeines
Wohnsitzes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Bei
mehrfachemWohnsitzimGeltungsbereichdes Gesetzes
istderWohnsitzmaßgebend,andemsichderArbeitneh-
mervorwiegendaufgehaltenhat;beimehrfachemWohn-
sitz eines verheiratetenArbeitnehmers, der von seinem
Ehegattennichtdauerndgetrenntlebt,ist der Wohnsitz
maßgebend,an demsichdie Familievorwiegendaufge-
haltenhat. Haben in den Fällendes Satzes 2 zweiter
Halbsatzdie EhegattenkeinenFamilienwohnsitzgehabt,
istdasfürdenälterenEhegattennachSatz1maßgebende
Finanzamtörtlichzuständig.Absatz1 Satz3 giltentspre-
chend.

$42d
Haftungdes Arbeitgebers

und Haftungbei Arbeitnehmerüberlassung
(1) DerArbeitgeberhaftet

1. für die Lohnsteuer, die er einzubehaltenund abzufüh-
ren hat,

2. für die Lohnsteuer, die er beimLohnsteuer-Jahresaus-
gleichzu Unrechterstattethat,

3. für die Einkommensteuer(Lohnsteuer),die auf Grund
fehlerhafterAngaben imLohnkonto,in der Lohnsteuer-
bescheinigungoderimLohnzettelverkürztwird.
(2) Der Arbeitgeberhaftetnicht,

1. soweitLohnsteuernach839Abs.4, 8 39aAbs.6 und
in denvomArbeitgeberangezeigtenFällendes $41c
Abs.4 nachzufordernist,

2. soweit auf Grund der nach 8 10 Abs. 2 des Einkom-
mensteuergesetzes in den vor dem 1. Januar 1975
geltendenFassungenoder 8 10 Abs.6 erlassenen
Rechtsverordnungen eine Nachversteuerungdurchzu-
führen ist.



(3)SoweitdieHaftungdesArbeitgebersreicht,sindder
ArbeitgeberundderArbeitnehmerGesamtschuldner.Das
BetriebsstättenfinanzamtkanndieSteuerschuldoderHaf-

* tungsschuldnachpflichtgemäßemErmessengegenüber
jedemGesamtschuldnergeltendmachen.DerArbeitgeber
kannauchdann in Anspruchgenommenwerden,wenn
der Arbeitnehmerzur Einkommensteuerveranlagtwird.
DerArbeitnehmerkannimRahmenderGesamtschuldner-
schaftnur in Anspruchgenommenwerden,
1. wennderArbeitgeberdieLohnsteuernichtvorschrifts-

mäßig vom Arbeitslohn einbehalten hat,
2. wennderArbeitnehmerweiß,daßderArbeitgeberdie

einbehaltene Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig ange-
meldet hat.Dies gilt nicht,wenn der Arbeitnehmer den
Sachverhalt dem Finanzamt unverzüglich mitgeteilt
hat.
(4) Für die Inanspruchnahmedes Arbeitgebersbedarf

es keines Haftungsbescheids und keines Leistungsgebots,
soweitderArbeitgeber
1. dieeinzubehaltendeLohnsteuerangemeldethatoder
2. nachAbschlußeinerLohnsteuer-Außenprüfungseine

Zahlungsverpflichtungschriftlichanerkennt.
(5)VonderGeltendmachungderSteuernachforderung

oderHaftungsforderungistabzusehen,wenndiese insge-
samt20 DeutscheMarknichtübersteigt.
(6) Soweit einem Dritten (Entieiher)Arbeitnehmer

gewerbsmäßigzur Arbeitsleistungüberlassenwerden,
hafteter mitAusnahme der Fälle, in denen eine Arbeitneh-
merüberlassungnach$ 1 Abs.3 des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzesin der Fassungder Bekanntmachung
vom14.Juni 1985(BGBi.I S. 1068)vorliegt,nebendem
Arbeitgeber;dies gilt auch,wennder in $1 Abs.2 des
ArbeitnehmerüberlassungsgesetzesbestimmteZeitraum
überschrittenist.Der Entleiher haftetnicht,wenn der Über-
lassungeineErlaubnisnach$&1desArbeitnehmerüberlas-
sungsgesetzeszugrundeliegtund soweiter nachweist,
daß er den in 8317a der Reichsversicherungsordnung
und$ 10desArbeitsförderungesetzesvorgesehenenMel-
depflichtensowiedennach8 51Abs. 1Nr.2 Buchstabed
vorgesehenenMitwirkungspflichtennachgekommenist.
DerEntleiherhaftetfernernicht,wenner überdas Vorlie-
gen einer Arbeitnehmerüberlassungohne Verschulden
irrte.Die Haftungbeschränktsich aufdie Lohnsteuerfür
die Zeit, für die ihm der Arbeitnehmer überlassen worden
ist. Soweit die Haftung des Entleihers reicht, sind der
Arbeitgeber,derEntleiherundderArbeitnehmerGesamt-
schuldner.DerEntleiherdarfaufZahlungnurin Anspruch
genommenwerden,soweitdieVollstreckungindas inlän-
dische beweglicheVermögendes’Arbeitgebersfehlge-
schlagenist oderkeinenErfolgverspricht;$ 219 Satz2

durch die Umständeder Arbeitnehmerüberlassungdie
Lohnsteuer schwer zu ermitteln,so ist die Haftungsschuld
mit 15vom Hundertdes zwischen Verleiher und Entleiher
vereinbarten Entgelts ohne Umsatzsteuer anzunehmen,
solange der Entleihernichtglaubhaftmacht,daß die Lohn-
steuer, für die er haftet, niedriger ist. Die Absätze 1 bis 5
sind entsprechendanzuwenden.Die Zuständigkeitdes
Finanzamts richtet sich nach dem Ort der Betriebsstätte
des Verleihers.

(7)SoweitderEntleiherArbeitgeberist,haftetderVerlei-
herwieein EntleihernachAbsatz6.
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(8) Das Finanzamt kann hinsichtlichder Lohnsteuer der
Leiharbeitnehmer anordnen, daß der Entleiher einen
bestimmten Teil des mit dem Verleiher vereinbarten Ent-
gelts einzubehalten und abzuführen hat, wenn dies zur
Sicherungdes Steueranspruchsnotwendigist; Absatz6
Satz4 ist anzuwenden.Der Verwaltungsaktkann auch
mündlich erlassen werden. Die Höhe des einzubehalten-
den und abzuführenden Teils des Entgelts bedarf keiner
Begründung,wennderinAbsaiz6 Satz7 genannteVom-
hundertsatz nicht überschrittenwird.

842e
Anrufungsauskunft

Das Betriebsstättenfinanzamt hat auf Anfrage eines
BeteiligtendarüberAuskunftzu geben,ob und inwieweit
im einzelnen Fall die Vorschriften über die Lohnsteuer
anzuwenden sind.

&42f
Lohnsteuer-Außenprüfung

(1) Fürdie Außenprüfungder EinbehaltungoderÜber-
nahmeundAbführungderLohnsteueristdasBetriebsstät-
tenfinanzamtzuständig.
(2) Für die Mitwirkungspflichtdes Arbeitgebersbeider

Außenprüfunggilt 8200 der Abgabenordnung.Darüber
hinaus haben die Arbeitnehmer des Arbeitgebers demmit
der Prüfung Beauftragtenjede gewünschte Auskunft über
Art und Höhe ihrer Einnahmen zu geben und auf Verlan-
gen die etwain ihremBesitzbefindlichenLohnsteuerkar-
ten sowiedie BelegeüberbereitsentrichteteLohnsteuer
vorzulegen. Dies gilt auch für Personen, bei denen es
streitigist,ob sieArbeitnehmerdesArbeitgeberssindoder
waren.

3. SteuerabzugvomKapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

8 43
Kapitalerträgemit Steuerabzug

(1)BeidenfolgendeninländischenKapitalerträgenwird
die Einkommensteuerdurch Abzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)erhoben:
1. KapitalerträgenimSinnedes 8 20Abs. 1 Nr. 1 und2;
2. Zinsen aus Teilschuldverschreibungen,bei denen

nebender festenVerzinsungeinRechtauf Umtausch
in Gesellschaftsanteile(Wandelanleihen)oder eine
Zusatzverzinsung,diesichnachderHöhederGewinn-
ausschüttungendesSchuldnersrichtet(Gewinnobliga-
tionen),eingeräumtist,undZinsenausGenußrechten,
die nicht in 820 Abs.1 Nr.1 genanntsind. Zu den
GewinnobligationengehörennichtsolcheTeilschuld-
verschreibungen,beidenenderZinsfußnurvorüberge-
hendherabgesetztundgleichzeitigeinevondemjewei-
ligenGewinnergebnisdes Unternehmensabhängige
Zusatzverzinsungbis zur Höhe des ursprünglichen
Zinsfußes festgelegtworden ist.Zu den Kapitalerträgen
imSinnedes Satzes1gehörennichtdieBundesbank-
genußrechteim Sinne des 83 Abs.1 des Gesetzes
über die Liquidationder DeutschenReichsbankund
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der Desitschen Golddiskontbank in der im Bundesge-
setzblattTeil Ill, Gliederungsnummer7620-6,veröffent-
lichtenbereinigtenFassung, zuletztgeändertdurch das
Gesetz vom 17. Dezember 1975 (BGBi. I S. 3123);

3. Einnahmen aus der Beteiligung an einem Handelsge-
werbe als stillerGesellschafter und Zinsen aus partiari-
schenDarlehen(820Abs. 1 Nr.4);

4. KapitalerträgenimSinnedes $20 Abs.1 Nr.6;
5. ZinsenausinderBundesrepublikDeutschlandoderin

Berlin(West)nachdem31.März 1952undvor dem
1.Januar 1955ausgegebenenfestverzinslichenWert-
papieren unter folgenden Voraussetzungen.
a) die Wertpapieremüssen spätestens innerhalbeines

Jahres nach der Ausgabezum Handelan einer
Börse in der BundesrepublikDeutschlandoder in
Berlin (West) zugelassen werden;

b) die Wertpapieredürfenaufdie Dauervonminde-
stensfünfJahrennichtkündbarundnichtrückzahl-
bar sein;

©)nachdenAnieihebedingungendarfdieLautzeitder
Wertpapiere zu den bei der Ausgabe vorgesehenen
Zinsbedingungenfür die Dauer von fünf Jahren
nicht geändert werden.

DieseVorschriftbeziehtsichnichtaufZinsenausAnlei-
hen, die im Saarland ausgegeben worden sind, und
nichtauf Zinsen,die nach$3a steuerfreisind.$ 3a
Abs.2 und3 giltentsprechend;

6. EinnahmenausderVergütungvonKörperschaftsteuer
nach 8 36e dieses Gesetzes oder nach $ 52 des Kör-
perschaftsteuergesetzes.Der Steuerabzugwird nicht
vorgenommen, wenn die Kapitalertragsteuer im Fall
ihrerEinbehaltungnach$44cAbs. 1 invollerHöhean
den Gläubigerzu erstattenwäre.

Dem Steuerabzug unterliegen auch besondere Entgelte
oder Vorteileim Sinnedes $ 20Abs.2 Nr.1, die neben
den in den Nummern 1 bis 6 bezeichnetenKapitalerträgen
oder an deren Stelle gewährt werden.

(2)DerSteuerabzugistnichtvorzunehmen,wennGläu-
biger und Schuldner der Kapitalerträge (Schuldner) im
Zeitpunkt des Zufließens dieselbe Person sind.

(3) Kapitalerträgesind inländische,wenn der Schuldner
Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat.

(4) Der Steuerabzug ist auch dann vorzunehmen,wenn
die KapitalerträgebeimGläubigerzu denEinkünftenaus
Land- und Forstwirtschaft,aus Gewerbebetrieb, aus selb-
ständigerArbeitoder aus Vermietungund Verpachtung
gehören.

8 43a
Bemessungder Kapitalertragsteuer

(1) Die Kapitalertragsteuerbeträgt
1. in den Fällendes 843Abs.1 Nr. 1 bis4:

25 vom Hundert des Kapitalertrags,wenn der Gläubi-
ger die Kapitalertragsteuerträgt,
33% vom Hunder des tatsächlich ausgezahlten
Betrags, wenn der Schuldner die Kapitalertragsteuer
übernimmt;

2. in den Fällen des 8 43 Abs. 1 Nr. 5:
30 vom Hundert des Kapitalertrags,wenn der Gläubi-
ger die Kapitalertragsteuer trägt,
42,85 vom Hundert des tatsächlichausgezahlten
Betrags, wenn der Schuldner die Kapitalertragsteuer
übernimmt;

3. in den Fällen des 8 43 Abs. 1 Nr. 6:
25 vomHundertdes Kapitalertrags.
(2) DemSteuerabzugunterliegendie vollenKapitaler-

trägeohnejedenAbzug.$20Abs.2 Nr.3 Satz2 istnicht
anzuwenden.

844
Entrichtung der Kapitalertragsteuer

in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 5

(1) Schuldnerder Kapitalertragsteuerist in den Fällen
des $ 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 der Gläubiger der Kapitaler=
träge.DieKapitalertragsteuerentstehtindemZeitpunkt,in
demdieKapitalerträgedemGläubigerzufließen.Indiesem
ZeitpunkthatderSchuldnerderKapitalerträgedenSteuer-

vorzunehmen. Die innerhalb eines Kalendermonatseinbe-
halteneSteuer ist jeweils bis zum 10. des folgenden
Monats an das Finanzamt abzuführen, das für die
Besteuerung des Schuldners der Kapitalerträgenach dem
Einkommenzuständigist. Dabei ist die Kapitalertrag-
steuer,die ein Schuldnerzu demselbenZeitpunktinsge-
samt abzuführen hat, auf den nächsten vollen Deutsche-
Mark-Betragabzurunden.
(2) Gewinnanteile (Dividenden) und andere Kapitaler-

träge, deren Ausschüttungvon einer Körperschaft
beschlossen wird, fließen dem Gläubiger der Kapitaler-
träge an dem Tag zu (Absatz 1), der im Beschluß als Tag
derAuszahlungbestimmtwordenist.IstdieAusschüttung
nur festgesetzt, ohne daß über den Zeitpunktder Auszah-
lungein Beschlußgefaßtwordenist,so giltalsZeitpunkt
des Zufließens der Tag nach der Beschlußfassung.

(3) Ist bei Einnahmenaus der Beteiligungan einem
Handelsgewerbeals stillerGesellschafterin demBetteili-
gungsvertrag über den Zeitpunkt der Ausschüttung keine
Vereinbarunggetroffen,so giltder KapitalertragamTag
nachderAufstellungderBilanzodereinersonstigenFest-
stellungdes Gewinnanteilsdes stillenGesellschafters,
spätestensjedochsechs MonatenachAblaufdes Wirt-
schaftsjahrs,fürdasderKapitalertragausgeschüttetoder
gutgeschriebenwerdensoll, als zugeflossen.Bei Zinsen
aus partiarischenDarlehengiltSatz1 entsprechend.
(4) HabenGläubigerundSchuldnerderKapitalerträge

vor dem Zufließen ausdrücklich Stundung des Kapitaler-
trags vereinbart,weil der Schuldnervorübergehendzur
Zahlung nicht in der Lage ist, so ist der Steuerabzug erst
mit Ablauf der Stundungsfrist vorzunehmen.

(5)DerSchuldnerderKapitalerträgehaftetfürdieKapi-
talertragsteuer,die er einzubehalten und abzuführen hat.
Der Gläubiger der Kapitalerträge wird nur in Anspruch
genommen,
1. wenn der Schuldner die Kapitalerträgenichtvorschrifts-

mäßiggekürzthat,
2. wenn der Gläubiger weiß, daß der Schuldnerdie einbe-

haltene Kapitalertragsteuer nicht vorschriftsmäßig



abgeführthat,und dies dem Finanzamt nicht unverzüg-
lichmitteiltoder

3. wenndas die Kapitalerträgeauszahlendeinländische
Kreditinstitutdie Kapitalerträgezu Unrecht onne Abzug
der Kapitalertragsteuerausgezahlthat.

Für die Inanspruchnahme des Schuldners der Kapitaler-
träge:bedarf es keines Haftungsbescheids,soweit der
Schuldner die einbehalteneKapitalertragsteuerrichtig
angemeldethat odersoweiter seineZahlungsverpflich-
tunggegenüberdemFinanzamtoderdemPrüfungsbeam-
ten des Finanzamtsschriftlichanerkennt.

844a
Abstandnahme vom Steuerabzug

(1) Bei KapitalerträgenimSinnedes 8 43 Abs. 1 Nr.3
und4 ist:derSteuerabzugnicht vorzunehmen,wennder-
Gläubiger im Zeitpunktdes Zufließens unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtigistundanzunehmenist,daßfürihn
eineVeranlagungzur Einkommensteuernichtin Betracht
kommt.

(2) Die Voraussetzungendes Absatzes 1 sind dem
Schuldner oder dem die Kapitalerträgeauszahlenden
inländischenKreditinstitutdurcheineBescheinigungdes
fürdenGläubigerzuständigenWohnsitzfinanzamtsnach-
zuweisen.$36b Abs.2 Sätze2 bis 4 ist entsprechend
anzuwenden.

(3) Der Schuldneroderdasdie Kapitalerträgeauszah-
lende inländischeKreditinstituthat in seinenUnterlagen
das Finanzamt,dasdieBescheinigungerteilthat,denTag
derAusstellungderBescheinigungunddieinderBeschei-
nigungangegebeneSteuer-und Listennummerzu ver-
merken.

(4) Ist der Gläubiger

masse oder

2. eine inländischejuristischePerson des öffentlichen
Rechts,

so ist der.Steuerabzug nicht vorzunehmen, wenn es sich
beidenKapitalerträgenumGewinnanteilehandelt,dieder
GläubigervoneinervonderKörperschaftsteuerbefreiten
Körperschaftbezieht.Voraussetzungist,daßder Gläubi-
ger demSchuldneroderdemdieKapitalerträgeauszah-
lenden inländischenKreditinstitutdurcheine Bescheini-
gung des für seine Geschäftsleitungoder seinen Sitz
zuständigen Finanzamts nachweist, daß er eine Körper-
schaft, Personenvereinigungoder Vermögensmasseim
SinnederNummer1oder2 ist.Absatz3 und$ 36bAbs.2
Sätze2 bis4 geltenentsprechend.Die in Satz2 bezeich-
neteBescheinigungwirdnichterteilt,wenndie Kapitaler-
trägeindenFällendesSatzes1Nr.1ineinemwirtschaftli-
chenGeschäftsbetriebanfallen,fürdendieBefreiungvon
derKörperschaftsteuerausgeschlossenist,oderwennsie
in den Fällen des Satzes1 Nr. 2 in einem nicht von der
Körperschaftsteuer befreiten Betrieb gewerblicher Art an-
fallen.
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844b
Erstattung der Kapitalertragsteuer

(1)Bei KapitalerträgenimSinnedes $ 43Abs. 1 Nr. 1
und2 wirdauf AntrageinemGläubiger,der irnZeitpunkt
des Zufließensder Kapitalerträgeunbeschränkteinkom-
mensteuerpflichtigist, die einbehalteneund abgeführte
Kapitalertragsteuer erstattet, wenn anzunehmen ist, daß
für ihn eine Veranlagung zur Einkommensteuer nicht in
Betrachtkommt.Das VorliegendieserVoraussetzungen
ist durcheine BescheinigungimSinnedes $44a Abs.2
nachzuweisen.DemAntragauf Erstattungist außerder
BescheinigungnachSatz2 eineBescheinigungimSinne
des$ 45aAbs. 3beizufügen.$36bAbs.3bis 5und$ 36c
geltensinngemäß.
(2) Ist der GläubigervonKapitalerträgenimSinnedes

843 Abs. 1 Nr. 1 ein unbeschränkteinkommensteuer-
pflichtigerAnteilseignerund wird nach $36d Körper-
schaftsteuer an den Vertreter des Gläubigers vergütet,so
ist unabhängigvomVorliegender Voraussetzungendes
Absatzes1 auchdie Kapitalertragsteueran denVertreter
zuerstatten.Imübrigenist$ 36dsinngemäßanzuwenden.
(3) Ist der GläubigervonKapitalerträgenimSinnedes

843 Abs. 1 Nr.2 ein unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtigerArbeitnehmerund beruhendie Kapitalerträge
auf Teilschuldverschreibungen, die ihm von seinem
gegenwärtigen oder früheren Arbeitgeber überlassen wor-
densind,so wirddieKapitalertragsteuerunabhängigvom
Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 an den
Arbeitgeberoderan einenvon ihmbestelltenTreuhänder
erstattet,wennderArbeitgeberoderTreuhänderinVertre-
tungdes Gläubigerssich in einemSammelantragbereit
erklärthat,denErstattungsbetragfürdenGläubigerentge-
genzunehmen.Die Erstattungwird nur für Gläubiger
gewährt, deren Kapitalerträgeim Sinne des Satzes 1allein
oder, in den Fällen des Absatzes 2, zusammen mit den
dortbezeichnetenKapitalerträgenimWirtschaftsjahr100
DeutscheMarknichtüberstiegenhaben.$ 36dAbs.4 gilt
sinngemäß.
(4)IstbeiKapitalerträgenimSinnedes$ 43Abs. 1Nr.3

bis 5 Kapitalertragsteuereinbehaltenundabgeführtwor-
den,obwohleineVerpflichtunghierzunichtbestand,oder
hatder GläubigerimFall des $ 44a demSchuldneroder
demdieKapitalerträgeauszahlendeninländischenKredit-
institutdie Bescheinigungerst in einemZeitpunktvorge-
legt,in demdie Kapitalertragsteuerbereitsabgeführtwar,
so ist auf Antragdes Schuldnersoderdes die Kapitaler-
träge auszahlenden inländischen Kreditinstitutsdie
Steueranmeldung($45a Abs. 1) insoweit zu ändern.
Erstaitungsberechtigtist der Antragsteller.
(5) Ist der Gläubigereine natürlichePerson, die im

Zeitpunktdes Zufließensdes Kapitalertragsim Inland
wedereinenWohnsitznochihrengewöhnlichenAufenthalt
hat, oder eine Körperschaft, Personenvereinigung oder
Vermögensmasse, die im Zeitpunkt des Zufließens des
KapitalertragsimInlandwederihreGeschäftsleitungnoch
ihrenSitzhat,so nimmtdasFinanzamt,andasdieKapital-
ertragsteuer abgeführt worden ist, auf Antrag des Gläubi-
gersinsoweiteineFreistellungvonderKapitalertragsteuer
vor, als die Steuer auf die in 8 43 Abs. 1 Nr. 5 bezeichne-
ten Kapitalerträge entfällt. Das gilt nicht, soweit diese
KapitalerträgefürdenGläubigernach$ 49diesesGeset-
zes oder nach den 88 2 und 8 des Körperschaftsteuerge-
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setzes inländische Einkünfte im Sinne der beschränkten
Steuerpflicht sind.

$44c
Erstattung von Kapitalertragsteuer
an bestimmte Körperschaften,

Personenvereinigungenund Vermögensmassen
(1) Ist der Gläubiger

1. eine inländischeKörperschaft,Personenvereinigung
oderVermögensmasseim Sinnedes 85 Abs.1.Nr.9
des Körperschaftsteuergesetzes oder

2. eine inländische Stiftung des öffentlichen Rechts, die
ausschließlichund unmittelbargemeinnützigenoder
mildtätigenZwecken dient, cder

3. eine inländischejuristischePerson des öffentlichen
Rechts, die ausschließlich und unmittelbarkirchlichen
Zweckendient,

so erstattet das Bundesamt für Finanzen auf Antrag des
Gläubigersdie einbehalteneKapitaiertragsteuer.Voraus-
setzungist,daßderGläubigerdemBundesamtfürFinan-
zendurcheineBescheinigungdesfürseineGeschäftslei-
tungoderseinenSitzzuständigenFinanzamtsnachweist,
daßer eineKörperschaft,PersonenvereinigungoderVer-
mögensmasseim Sinnedes Satzes1 ist.DieGeltungs-
dauerderBescheinigungdarfhöchstensdreiJahre betra-
gen; sie mußamSchlußeinesKalenderjahrsenden.Die
Bescheinigung wird nichterteilt,wenn die Kapitalerträgein
den Fällen der Nummer1 in einem wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der
Körperschaftsteuerausgeschlossenist,oderwennsie in
den FällenderNummern2 und3 in einemnichtvonder
KörperschaftsteuerbefreitenBetrieb gewerblicherArt
anfallen.DemAntragist außerder Bescheinigungnach
Satz2 eine Bescheinigungim Sinne des $45a Abs.2
oder3 beizufügen.
(2) Ist derGläubiger

1. eine inländischeKörperschaft,Personenvereinigung
oderVermögensmasseimSinnedes $5Abs. 1 Nr. 1
bis 8 oder 10bis 16des Körperschaftsteuergesetzes
oder

2. eine inländischejuristischePerson des öffentlichen
Rechts,die nichtin Absatz1 bezeichnetist,

so erstattet das Bundesamt für Finanzen auf Antrag die
Hälfteder auf Kapitalerträgeim Sinne des $43 Abs. 1
Nr.1 erhobenen Kapitalertragsteuer. Voraussetzung ist,
daßderGläubigerdurcheineBescheinigungdesfürseine
Geschäftsleitungoder seinen Sitz zuständigenFinanz-
amts nachweist, daß er eine Körperschaft im Sinne des
Satzes1 ist.Absatz1 Sätze3 bis 5 giltentsprechend.
(3) 8 36b Abs. 2 Satz 4, Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 und 8 36c

sind sinngemäßanzuwenden.Das Bundesamtfür Finan-
zen kannimEinzelfalldie FristaufAntragdesGläubigers
verlängern, wenn dieser verhindert ist, die Frist einzuhal-
ten.DerAntragauf VerlängerungistvorAblaufder Frist
schriftlich zu stellen und zu begründen.

845
(weggefallen)

$45a
Anmeldung und Bescheinigung

der Kapitalertragsteuer

(1) Die Anmeldungder einbehaltenenKapitalertrag-
steuer ist dem Finanzamtinnerhalbder in 844 Abs.1
festgesetztenFrist nach amtlichvorgeschriebenemVor-
druckeinzureichen.Satz1 gilt entsprechend,wennauf
Grunddes 8 43 Abs.2 oderdes $44a ein Steuerabzug
nichtodernichtinvollerHöhevorzunehmenist.DerGrund
fürdie Nichtabführungist anzugeben.DieAnmeldungist

ständigund richtigsind. Die Anmeldungist von dem
Schuldneroder einer:vertretungsberechtigtenPersonzu
unterschreiben.

(2) In den Fällen des 843 Abs.1 Nr.1 bis 5 ist der °
Schuldnervorbehaltlichder Absätze3 und4 verpflichtet,
dem Gläubiger der Kapitalerträge die folgenden Angaben
nach amtlich vorgeschriebenem Muster zu bescheinigen:

1. den Namen und die Anschrift des Gläubigers;

2. die Art undHöheder Kapitalerträge;
3. den Zahlungstag;

4. denBetragdernach$ 36Abs.2 Nr.2 anrechenbaren
Kapitalertragsteuer;

5. dasFinanzamt,andasdieSteuerabgeführtwordenist.
Bei Kapitalerträgenim Sinne des $ 43 Abs. 1 Nr. 2 bis5 ist
außerdem die Zeit anzugeben, für welche die Kapitaler-
träge gezahltwordensind. Die Bescheinigungbraucht
nicht unterschrieben zu werden, wenn sie in einem
maschinellenVerfahrenausgedrucktwordenist undden
Aussteller erkennen läßt.

(3)WerdendieKapitalerträgefürRechnungdesSchuld-
ners durch ein inländisches Kreditinstitutgezahlt, so hatan
Stelle des Schuldners das Kreditinstitutdie Bescheinigung
zu erteilen.AusderBescheinigungdesKreditinstitutsmuß
auch der Schuldner hervorgehen, für den die Kapitaler-
trägegezahltwerden;dieAngabedesFinanzamts,andas
die Kapitalertragsteuerabgeführtwordenist, kannunter-
bleiben.

(4)EineBescheinigungnachAbsatz2 oderAbsatz3 ist
nichtzu erteilen,wenn in Vertretungdes Gläubigersein
Antragauf Erstattungder Kapitalertragsteuernach$ 44b
Abs. 1 bis 3 gestelltwordenist odergestelltwird.

(5)EineBescheinigung,diedenAbsätzen2 bis4 nicht
entspricht, hat der Aussteller zurückzufordern und durch
eineberichtigteBescheinigungzuersetzen.Dieberichtigte
Bescheinigungist als solchezu kennzeichnen.Wirddie
zurückgeforderteBescheinigungnicht innerhalbeines
MonatsnachZusendungder berichtigtenBescheinigung
an denAusstellerzurückgegeben,hatderAusstellerdas
nach seinen Unterlagenfür den Empfängerzuständige
Finanzamtschriftlichzu benachrichtigen.

(6)DerAusstellereinerBescheinigung,die denAbsät-
zen 2 bis 4 nicht entspricht, haftet für die auf Grund der
Bescheinigung verkürzten Steuern oder zu Unrecht
gewährtenSteuervorteile.Ist die Bescheinigungnach
Absatz 3 durch ein inländisches Kreditinstitutauszustellen,
so haftet der Schuldner auch, wenn er zum Zweck der



BescheinigungunrichtigeAngabenmacht.DerAussteller
haftetnicht
1. in den Fällen des Satzes 2,
2. wennerdie ihmnachAbsatz5 obliegendenVerpflich-

tungen erfüllt hat.

845b
Entrichtungder Kapitalertragsteuer
in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 6

IndenFällendes $43Abs. 1 Nr.6 entstehtdie Kapital-
ertragsteuerin demZeitpunkt,in demdie Körperschaft-
steuervergütetwird.IndiesemZeitpunkthatdasBundes-
amtfür Finanzenden SteuerabzugvomKapitalertragfür
Rechnungdes Vergütungsberechtigtenvon der Körper-
schaftsteuereinzubehalten,dienach$36e diesesGeset-
zes oder nach 8 52 des Körperschaftsteuergesetzes ver-
gütetwird.

4. Veranlagungvon Steuerpflichtigen
mitsteuerabzugspflichtigenEinkünften

846
Veranlagungbei Bezug von Einkünften

aus nichtselbständigerArbeit
(1) Bestehtdas Einkommenganz oder teilweiseaus

Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, von denen ein
Steuerabzugvorgenommenwordenist,so wirdeineVer-
anlagungstetsdurchgeführt,wenndas Einkommen
1. bei Personen, bei denen die Einkommensteuer nach

&32a Abs. 5 zu ermittelnist,mehr als 48 000 Deutsche
Mark,

2. beiden nichtunterNummer 1fallenden Personen mehr
als 24 000 Deutsche Mark

beträgt.
(2) Bei Einkommenbis zu den in Absatz1 genannten

BeträgenwirdeineVeranlagungnurdurchgeführt,
1. wenn die Einkünfte,die nichtder Lohnsteuer zu unter-

werfenwaren,einschließlichder ausländischenEin-
künfte,die nacheinemAbkommenzur Vermeidung
der Doppelbesteuerungvon der Einkommensteuer
freigestelltsind, insgesamtmehrals 800 Deutsche
Mark betragen;

2. wennderSteuerpflichtigenebeneinandervonmehre-
renArbeitgebernArbeitslohnbezogenhatunddaszu
versteuerndeEinkommen
a) beiSteuerpflichtigen,beidenendie tariflicheEin-

kommensteuernach$ 32aAbs.5oder6zuermit-
telnist,36000DeutscheMark,

b) bei anderenSteuerpflichtigen18000 Deutsche
Mark

übersteigt;
wenn der SteuerpflichtigeKurzarbeitergeidoder
SchlechtwettergeldbezogenhatundeinLohnsteuer-
Jahresausgleichnachden8842,42a nichtdurchzu-
führenist;
wennfüreinenSteuerpflichtigen,derzu demPerso-
nenkreisdes$ 10cAbs.5 gehört,dieLohnsteuerim
Veranlagungszeitraumoder für einenTeil des Ver-

2a.

2b.

6.
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anlagungszeitraumsnachdenSteuerklassenI bis IV
derallgemeinenLohnsteuertabelle($38c Abs. 1)zu
erheben war;

sammenzur Einkommensteuerzu veranlagensind,
a) beideArbeitsiohnbezogenhaben,einerfür den

VeranlagungszeitraumoderfüreinenTeildesVer-
anlagungszeitraumsnach der SteuerklasseV
oderVI besteuertwordenistunddas zu versteu-
ernde Einkommen36000 DeutscheMark über-
steigtoder “

b) einerArbeitslosengeldoderArbeitslosenhilfebe-
zogenhatundderandereEhegattefürdenVeran-
lagungszeitraumoderfüreinenTeil des Veranla-
gungszeitraumsnachderSteuerklasseIll besteu-
ert worden ist;

wennindenEinkünftenausnichtselbständigerArbeit
einesSteuerpflichtigenVersorgungsbezügeimSinne
des$ 19Abs. 2 ausmehralseinemfrüherenDienst-
verhältnisenthaltensindunddieSummederVersor-
gungsbezügedesSteuerpflichtigenimVeranlagungs-
zeitraum12000 DeutscheMarkübersteigt;

jahrs, in demor sein Eirkemmenbezogenhat,das
64.Lebensjahrvollendethatte und nebeneinander
von mehrerenArbeitgebernArbeitslohn,ausgenom-
menVersorgungsbezügeim Sinnedes 8 19Abs.2,
von insgesamtmehrals 7 500DeutscheMarkbezo-
gen hat;
wennauf der Lohnsteuerkartedes Steuerpflichtigen
einFreibetragimSinnedes$39aAbs. 1Nr.6 einge-
tragenwordenist;
wennbei einemElternpaar
a) im Fall des $ 32 Abs.6 letzterSatz ein Elternteil

die Übertragungdes Kinderfreibetragsbeantragt
oder "

b) im Fall des $ 33a Abs.2 Satz8 ein Elternteildie
ÜbertragungdesAnteilsamabzuziehendenAus-
bildungsfreibetragbeantragtoder

c) im Fall des $ 33b Abs.5 Satz3 beideEiternteile
eineAufteilungdes Pauschbetragsfür Körperbe-
hinderteoderdes PauschbetragsfürHinterbliebe-
ne in einemanderenVerhältnisals je zur Hälfte
beantragen.

Die Veranlagungspflichtbestehtfür jedenElternteil,
der Einkünfteaus nichtselbständigerArbeitbezogen
hat;
wennder Steuerpflichtigeim Veranlagungszeitraum
geheiratethat,sein Ehegatteunbeschränkteinkom-
mensteuerpflichtigist, beideEhegattenim Veranla-
gungszeitraumArbeitsiohnbezogenhabenund für
den SteuerpflichtigenoderseinenEhegattenvorder
EheschließungdieVorschriftendes$ 32Abs.7 oder
des $ 32a Abs. 6 Nr. 1 anzuwenden waren;
wenndie Ehe des ArbeitnehmersimVeranlagungs-
zeitraum durch Tod, Scheidung oder Aufhebung auf-
gelöst worden ist und er oder sein Ehegatteder
aufgelöstenEhe imVeranlagungszeitraumwiederge-
heiratethat; \
wennderArbeitnehmeroderseinEhegattegetrennte
Veranlagungnach den 8826, 26a beantragtoder
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wennder Arbeitnehmerund sein Ehegatte die beson-
dereVeranlagungfürdenVeranlagungszeitraumder
Eheschließung nach den 88 26, 26c beantragen;

8. wenndieVeranlagungbeantragtwird
a) zur Anwendung der Vorschriften der 88 10e, 34,

34c, 34f, 35, 52 Abs. 21 Sätze 4 bis 6 und des
8 15b des Berlinförderungsgesetzes,

b) zur Berücksichtigung von Verlusten aus einer an-
derenEinkunftsartals derjenigenaus nichtselb-
ständigerArbeit,fallsdieEinkünfte,vondenender
SteuerabzugvomArbeitslohnnichtvorgenommen
worden ist, zusammen einen Verlustbetrag er-
geben,

c) zur Berücksichtigungvon Verlustabzügen ($ 10d),
d) zur Anrechnungvon Kapitalertragsteuerauf die

Steuerschuld,
e) zur Anrechnungvon Körperschaftsteuerauf die

Steuerschuld.
DerAntragaufVeranlagungin denFällenderNummern7
und8 ist bis zumAblaufdes auf den Veranlagungszeit-
raumfolgendenzweitenKalenderjahrszu stellen.Im Fall
des$ 10dSatz1 istderAntragfürdenzweitenvorange-
gangenenVeranlagungszeitraumbiszumAblaufdes die-
semfolgendenviertenKalenderjahrsund für den ersten
vorangegangenenVeranlagungszeitraumbis zum Ablauf
desdiesemfolgendendrittenKalenderjahrszu stellen.

(3) In den Fällen des Absatzes2 Nr.2 bis 7 und 8
Buchstaben a, c, d und e ist ein Betrag in Höhe der
Einkünfte,von denender Steuerabzugvom Arbeitslohn
nichtvorgenommenworden ist, vom Einkommen abzuzie-
hen,wenndieseEinkünfteinsgesamtnichtmehrals 800
DeutscheMarkbetragen.DerBetragnachSatz 1 vermin-
dertsich umdenAltersentlasturigsbetrag,soweitdieser
40vomHundertdesArbeitsiohnsmitAusnahmederVer-
sorgungsbezügeimSinnedes 8 19Abs.2 übersteigt.

(4)KommtnachdenAbsätzen1und2eineVeranlagung
zur Einkommensteuernicht in Betracht, so gilt die Einkom-
mensteuer,die auf die Einkünfteaus nichtselbständiger
Arbeit entfällt,für den Steuerpilichtigen durch den Lohn-
steuerabzugals abgegolten,soweiter nichtfür zuwenig
erhobeneLohnsteuerin Anspruch genommenwerden
kann.Die 8842 bis 42b bleibenunberührt.

(5) DurchRechtsverordnungkann in den Fällen des
Absatzes 2 Nr. 1 bis 7, in denen die Einkünfte, von denen
der Steuerabzugvom Arbeitsiohnnicht vorgenommen
worden ist, den Betrag von 800 Deutsche Mark überstei-
gen, die Besteuerungso gemildertwerden,daß auf die
volleBesteuerungdieserEinkünftestufenweiseübergelei-
tet wird.

(6)FürdieDurchführungderVeranlagungindenFällen
derAbsätze1und2 istdasFinanzamtörtlichzuständig,in
dessen Bezirk der Steuerpflichtige am Schluß des Veran-
lagungszeitraumsseinenWohnsitzoder in Ermangelung
einesWohnsitzesseinengewöhnlichenAufenthalthatte.
8 42c Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 ist entspre-
chend anzuwenden.

846a
Besondere Behandlung von Einkünften

aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder
Kapitalvermögenim Sinne des $ 43 Abs. 1 Nr.5
Die Einkommensteuerfür Einkünfteaus Land- und

Forstwirtschaft,GewerbebetrieboderKapitalvermögenist
durch den Steuerabzugvom Kapitalertragabgegolten,
soweitessichumKapitalerträgeimSinnedes&43Abs. 1
Nr. 5 handelt und der Steuerpflichtigewegen der Steuer-
abzugsbeträgenicht in Anspruch genommenwerden
kann. \

847
(weggefallen)

vn.
(weggefallen)

8 48
(weggefallen)

"VIII.BesteuerungbeschränktSteuerpflichtiger

849
BeschränktsteuerpflichtigeEinkünfte

{1)InländischeEinkünfteim Sinne der beschränkten
Einkommensteuerpflicht($1 Abs.4) sind
1. Einkünfteaus einer im Inland betriebenen Land- und

Forstwirtschaft (88 13, 14);
2. Einkünfteaus Gewerbebetrieb(8815 bis 17),

a) für den im InlandeineBetriebsstätteunterhalten
wirdoderein ständigerVertreterbestelltist,

b) die durchden Betriebeigeneroder gecharterter
SeeschiffeoderLuftfahrzeugeausBeförderungen
zwischeninländischenund von inländischenzu
ausländischen Häfen erzielt werden, einschließ-
lichderEinkünfteausanderenmitsolchenBeför-
derungen zusammenhängenden, sich auf das In-
land erstreckenden Beförderungsleistungen,

c) die von einemUnternehmenim Rahmeneiner
internationalenBetriebsgemeinschaftoder eines
Pool-Abkommens,bei denen ein Unternehmen
mitSitzoderGeschäftsleitungimInlanddieBeför-
derungdurchführt,ausBeförderungenundBeför-
derungsleistungennach Buchstabeb erzielt
werden,

d) die,soweit.sie nichtzu den EinkünftenimSinne
der Nummern3 und 4 gehören, durch künstleri-
sche, sportliche, artistische oder ähnliche Darbie-
tungenimInlandoderdurchderenVerwertungim
Inland erzielt werden, einschließlich der Einkünfte
aus anderenmitdiesenLeistungenzusammen-
hängendenLeistungen,unabhängigdavon,wem
die Einnahmen zufließen, oder

e) die unterdenVoraussetzungendes 8&17ausder
VeräußerungeinesAnteilsaneinerKapitaigesell-
schaft erzielt werden, die ihren Sitz oder ihre Ge-
schäftsleitung im Inland hat;



3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit (8 18), die im In-
land ausgeübt oder verwertet wird oder worden ist;

4. EinkünfteausnichtseibständigerArbeit(8 19),die im
Inlandausgeübtoderverwertetwirdoderwordenist,
undEinkünfte,dieaus inländischenÖffentlichenKas-
sen einschließlichder Kassen der DeutschenBun-
desbahnundderDeutschenBundesbankmitRück-
sichtaufeingegenwärtigesoderfrüheresDienstver-
hältnis gewährt werden;

5. Einkünfteaus KapitalvermögenimSinnedes
a) 820 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 und 6, wenn der Schuldner

Wohnsitz,Geschäftsleitungoder Sitz im Inland
hat;diesgiltauchfürErträgeausWandelanleihen
undGewinnobligationen;

b) $ 20 Abs. 1 Nr. 3;
c) $ 20 Abs. 1 Nr.5 und7, wenn

aa) das Kapitalvermögenaus Genußrechtenbe-
steht,die nichtin $20 Abs. 1 Nr. 1 genannt
sind,oder

bb) das Kapitalvermögendurch inländischen
Grundbesitz, durch inländische Rechte, die
den Vorschriftendes bürgerlichenRechts
über Grundstückeunterliegen,oder durch
Schiffe,die in ein inländischesSchiffsregister
eingetragensind, unmittelbaroder mittelbar
gesichertist.AusgenommensindZinsenaus
AnleihenundForderungen,die in einöffentli-
ches Schuldbucheingetragenoder überdie
SarmmelurkundenimSinnedes$ 9a des De-
potgesetzesoder Teilschuldverschreibungen
ausgegebensind.

DieVorschriftdes $ 20 Abs.2 giltentsprechend;
6. Einkünfteaus Vermietungund Verpachtung(821),

wenndasunbeweglicheVermögen,dieSachinbegrif-
fe oderRechteimInlandbelegenoderin ein inländi-
sches öffentlichesBuch oder Registereingetragen
sindoderin einerinländischenBetriebsstätteoder in
eineranderenEinrichtungverwertetwerden;

7. sonstigeEinkünfteimSinnedes$22Nr. 1,soweitsie
dem Steuerabzug unterworfen werden;

8. sonstigeEinkünfteimSinnedes$22Nr.2, soweites
sich um Spekulationsgeschäftemit inländischen
GrundstückenodermitinländischenRechtenhandelt,
die den Vorschriftendes bürgerlichenRechts über
Grundstückeunterliegen;

. sonstigeEinkünfteim Sinnedes $22 Nr.4;
sonstigeEinkünfteim Sinne‘des $22 Nr.3, auch
wennsie beiAnwendungdieserVorschrifteineran-
deren Einkunftsart zuzurechnen wären, soweit es
sich umEinkünfteaus der NutzungbeweglicherSa-
chen im Inlandoder aus der Überlassungder Nut-
zungoderdesRechtsaufNutzungvongewerblichen,
technischen, wissenschaftlichen und ähnlichen Erfah-
rungen, Kenntnissen und Fertigkeiten, z. B. Plänen,
MusternundVerfahren,handelt,dieimInlandgenutzt
werdenoderwordensind;dies giltnicht,soweites
sichumsteuerpflichtigeEinkünfteimSinnederNum-
mern1 bis 8 handelt.

(2) ImAuslandgegebeneBesteuerungsmerkmaleblei-
ben außer Betracht,soweit bei ihrer Berücksichtigung
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inländischeEinkünfteimSinnedesAbsatzes1nichtange-
nommenwerdenkönnten.
(3) Bei Schiffahrt-und Luftfahrtunternehmensind die

EinkünfteimSinnedesAbsatzes1 Nr.2 Buchstabeb mit
5 vomHundertder fürdieseBeförderungsleistungenver-
einbartenEntgelteanzusetzen.Dasgiltauch,wennsolche
EinkünftedurcheineinländischeBetriebsstätteodereinen
inländischenständigenVertretererzieltwerden(Absatz1
Nr.2 Buchstabea).DasgiltnichtindenFällendesAbsat-
zes 1 Nr.2 Buchstabec.
(4)AbweichendvonAbsatz1Nr.2 sindEinkünftesteu-

erfrei,die ein beschränktSteuerpflichtigermitWohnsitz
oder gewöhnlichem Aufenthalt in einem ausländischen
StaatdurchdenBetriebeigenerodergecharterterSchiffe
oder Luftfahrzeuge aus einem Unternehmen bezieht, des-
sen Geschäftsleitungsich in dem ausländischenStaat
befindet.Voraussetzungfür die Steuerbefreiungist, daß
dieserausländischeStaatSteuerpflichtigenmitWohnsitz
odergewöhnlichemAufenthaltimGeltungsbereichdieses
GesetzeseineentsprechendeSteuerbefreiungfür derar-
tige Einkünftegewährtund daß der Bundesministerfür
VerkehrdieSteuerbefreiungnachSatz 1 fürverkehrspoli-
tischunbedenklicherklärthat.

$ 50
Sondervorschriftenfür beschränktSteuerpflichtige
(1) BeschränktSteuerpflichtigedürfenBetriebsausga-

ben ($4 Abs.4 bis 6) oder Werbungskosten(89) nur
insoweitabziehen,als sie mitinländischenEinkünftenin
wirtschaftlichemZusammenhangstehen. Die Vorschrift
des 8 10 ist nur hinsichtlichder als Sonderausgaben
abzugsfähigenTeilederVermögensabgabeanzuwenden.
Die Vorschrift des $ 10d ist nur anzuwenden, wenn Verlu-
ste in wirtschaftlichemZusammenhangmit inländischen
Einkünftenstehenundsich aus Unterlagenergeben,die
im Inlandaufbewahrtwerden.Die Vorschriftendes $ 34
sind nur insoweit anzuwenden, als sie sich auf Gewinne
ausderVeräußerungeinesland-undforstwirtschaftlichen
Betriebs ($14), eines Gewerbebetriebs($16), einer
wesentlichenBeteiligung(817)oderaufVeräußerungsge-
winneim Sinne des $ 18 Abs.3 beziehen.Die übrigen
Vorschriftender 8810 und 34 und die Vorschriftender
889a, 10c,16Abs.4Satz3,&20Abs.4, 8824a,32,32a
Abs. 6, 88 33, 33a, 33b und 33c sind nicht anzuwenden.

(2) Bei Einkünften, die dem Steuerabzug unterliegen,
undbeiEinkünftenimSinnedes$ 20Abs. 1Nr.5und7 ist
fürbeschränktSteuerpflichtigeeinAusgleichmitVerlusten
aus anderenEinkunftsartennichtzulässig.Einkünfteim
SinnedesSatzes1dürfenbeieinemVerlustabzug(810d)
nichtberücksichtigtwerden.
(3) Die Einkommensteuerbemißtsich bei beschränkt

Steuerpflichtigen,die veranlagtwerden, nach 8 32a
Abs.1; dabeiist ein Sonderfreibetragvon 864Deutsche
MarkvomEinkommenabzuziehen.DieEinkommensteuer
beträgtmindestens25vom Hundertdes Einkommens.
DieserMindeststeuersatzgiltnichtfürnatürlichePersonen
mitWohnsitzodergewöhnlichemAufenthaltin derDeut-
schenDemokratischenRepublikoder Berlin(Ost).
(4) Abweichendvon den Absätzen1 bis 3 sind bei

beschränkteinkommensteuerpflichtigenArbeitnehmern
insoweit, als sie Einkünfteaus nichtselbständigerArbeit im
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Sinne des $ 49 Abs. 1 Nr. 4 beziehen, die Vorschriftender
89a Nr.1, 810 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 4 bis 7, $ 10c Abs. 1,
8 10c Abs. 3 ohne Möglichkeit, die tatsächlichen Aufwen-
dungen nachzuweisen, 88 24a, 32 Abs. 8 sowie $ 33a
Abs. 1 füreinKinddesArbeitnehmersimSinnedes$ 32
Abs. 1, 3 bis 5 anzuwenden; die Jahres- und Monatsbe-
trägeermäßigensichzeitanteilig,wennEinkünfteimSinne
des$49Abs.1Nr.4nichtwährendeinesvollenKalender-
jahrs oder Kalerdermonatszugeflossensind. Absatz3
Satz2 ist nichtanzuwenden.
(5)DieEinkommensteuerfürEinkünfte,diedemSteuer-

abzug vom Arbeitslohn oder vom Kapitalertrag oder dem
Steuerabzugauf Grunddes 8 50a unterliegen,gilt bei
beschränkt Steuerpflichtigendurch den Steuerabzug als
abgegolten.836 Abs.2 Nr.3 ist nichtanzuwenden.Die
Sätze1 und2 geltennicht,wenn
1. die Einkünfte Betriebseinnahmen eines inländischen

Betriebs sind oder -
2. nachträglichfestgestelltwird, daß die Voraussetzungen

der unbeschränkten Einkommensteuerpflichtim Sinne
des &1 Abs.2 oder 3 nichtvorgelegenhaben;$39
Abs.5a ist sinngemäßanzuwenden.
(6)834cAbs. 1 bis3 ist beiEinkünftenaus Land-und

Forstwirtschaft,Gewerbebetrieboder selbständigerArbeit,
für die im Inlandein Betriebunterhaltenwird,entspre-
chend anzuwenden, soweit darin nicht Einkünfte aus
einem ausländischen Staat enthalten sind, mit denen der
beschränktSteuerpflichtigedort in einem der unbe-
schränktenSteuerpflichtähnlichen Umfang zu einer
SteuervomEinkommenherangezogenwird.
(7)DieoberstenFinanzbehördenderLänderkönnenmit

Zustimmung des Bundesministers der Finanzen die Ein-
kommensteuerbeibeschränktSteuerpflichtigenganzoder
zumTeilerlassenoderineinemPauschbetragfestsetzen,
wennes aus volkswirtschaftlichenGründenzweckmäßig
istodereinegesonderteBerechnungderEinkünftebeson-
ders schwierigist.

850a
Steuerabzugbei beschränktSteuerpflichtigen

(1)BeibeschränktsteuerpflichtigenMitgliederndesAuf-
sichtsrats(Verwaltungsrais)von inländischenAktienge-
sellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Berg-
gewerkschaften,GesellschaftenmitbeschränkterHaftung
und sonstigen Kapitalgesellschaften, Genossenschaften
undPersonenvereinigungendes privatenunddes öÖffent-
lichen Rechts, bei denen die Gesellschafter nicht als
Unternehmer (Mitunternehmer)anzusehen sind, unterlie-
gendieVergütungenjederArt,dieihnenvondengenann-
tenUnternehmungenfürdieÜberwachungderGeschäfts-
führunggewährtwerden(Aufsichtsratsvergütungen),dem
. Steuerabzug(Aufsichtsratsteuer).

(2) Die Aufsichtsratsteuer beträgt 30 vom Hundert der
Aufsichtsratsvergütungen.
(3) Dem Steuerabzug unterliegt der volle Betrag der

AufsichtsratsvergütungohnejedenAbzug.WerdenReise-
kosten (Tagegelder und Fahrtauslagen)besonders
gewährt, so gehören sie zu den Aufsichtsratsvergütungen
nur insoweit, als sie die tatsächlichen Auslagen über-
steigen.

(4) Die Einkommensteuerwirdbei beschränktSteuer-.
pflichtigenimWegedes Steuerabzugserhoben
1. beiEinkünften,diedurchkünstlerische,sportliche,arti-

stische oder ähnlicheDarbietungenim Inland oder
durchderenVerwertungim Inlanderzieltwerden,ein-
schließlichder Einkünfteaus anderenmitdiesenLei-
stungen zusammenhängenden Leistungen, unabhän-
gigdavon,wer die Einnahmenzufließen($49Abs. 1
Nr. 2 Buchstabe d),

2. bei Einkünftenaus der Ausübungoder Verwertung
einer Tätigkeit als Künstler, Berufssportler, Schriftstel-
ler, Journalist oder Bildberichterstattereinschließlich
solcher Tätigkeiten'fürden Rundfunk oder Fernsehfunk
(849 Abs. 1 Nr.2 bis 4),

3. bei Einkünften,die aus Vergütungenfür die Nutzung
beweglicherSachenoderfürdieÜberlassungderNut-

sonderevonUrheberrechtenundgewerblichenSchutz--
rechten, von gewerblichen, technischen, wissenschaft-
licher und ähnlichen Erfahrungen, Kenntnissen und
Fertigkeiten,z. B. Plänen, Mustern und Verfahren, her-
rühren($49 Abs.1 Nr.2, 3, 6 und9).

DerSteuerabzugbeträgt25vomHundertderEinnahmen.
Soweit die Tätigkeit im Sinne der Nummern 1 und 2 im
Inlandausgeübtwirdoderwordenist,beträgtderSteuer-
abzug15vomHundertderEinnahmen.DemSteuerabzug
unterliegtdervolleBetragder Einnahmen.Abzüge,z.B.
fürBetriebsausgaben,Werbungskosten,Sonderausgaben
undSteuern,sindnichtzulässig.
(5) Die Steuerentstehtin demZeitpunkt,in dem die

Aufsichtsratsvergütungen (Absatz 1) oder die Vergütun-
gen(Absatz4) demGläubigerderAufsichtsratsvergütun-
genoderderVergütungenzufließen.In diesemZeitpunkt
hatder SchuldnerderAufsichtsratsvergütungenoderder
Vergütungen den Steuerabzug für Rechnung des
beschränktsteuerpflichtigenGläubigers(Steuerschuldner)
vorzunehmen.Er hatdie innerhalbeinesKalenderviertel-
jahrs einbehalteneSteuerjeweilsbis zum 10. des dem
KalendervierteljahrfolgendenMonats an das für ihn
zuständige Finanzamt abzuführen.Der beschränkt Steuer-
pflichtigeistbeimSteuerabzugvonAufsichtsratsvergütun-
gen oder von Vergütungen Steuerschuldner. Der Schuld-
ner der Aufsichtsratsvergütungenoderder Vergütungen
haftetaberfürdieEinbehaltungundAbführungderSteuer.
DerSteuerschuldnerwirdnur in Anspruchgenommen,
1. wenn derSchuldner der Aufsichtsratsvergütung oder

der Vergütungendiesenichtvorschriftsmäßiggekürzt
hatoder

2. wennder beschränktsteuerpflichtigeGläubigerweiß,
daß der Schuldnerdie einbehalteneSteuernichtvor-
schriftsmäßigabgeführthat,unddiesdemFinanzamt
nichtunverzüglichmitteilt.
(6) Durch Rechtsverordnungkann bestimmtwerden,

daßbeiVergütungenfürdieNutzungoderdas Rechtauf
Nutzung von Urheberrechten (Absatz4 Nr. 3), wenn die
VergütungennichtunmittelbarandenGläubiger,sondern
an einen Beauftragten geleistet werden, an Stelle des
Schuldners der Vergütungder Beauftragtedie Steuer ein-
zubehalten und abzuführen hat und für die Einbehaltung
undAbführunghaftet.



(7, Das Finanzamtkann die Einkommensteuervon
beschränktsteuerpflichtigenEinkünften,soweitdiesenicht
bereits dem Steuerabzugunterliegen,im Wege des
Steuerabzugserheben,wenndieszur Sicherstellungdes
Steueranspruchs zweckmäßig ist. Das Finanzamt
bestimmthierbeidie Höhedes Steuerabzugs.

IX. Sonstige Vorschriften,
Ermächtigungs-und Schlußvorschriften

850b
Prüfungsrecht

Die Finanzbehördensind berechtigt,Verhältnisse,die
für die Anrechnungoder Vergütungvon Körperschaft-
steueroderfürdieAnrechnungoderErstattungvonKapi-
talertragsteuervon Bedeutungsind oder der Aufklärung
bedürfen,beidenamVerfahrenBeteiligtenzu prüfen..Die
88193bis203derAbgabenordnunggeltensinngemäß.

850cC
Wertminderungvon Anteilen
durch Gewinnausschüttungen

(1) Hat ein zur Anrechnungvon Körperschaftsteuer
berechtigterSteuerpflichtigereinenAnteilan einerunbe-
schränktsteuerpflichtigenKapitalgesellschaftvon einem
nichtanrechnungsberechtigtenAnteilseigner erworben,
sindGewinnminderungen,die
1. durch den Ansatz des niedrigeren Teilwerts oder
2. durchVerlusteaus der Veräußerungoder Entnahme

des Anteils
im Jahr des Erwerbsoder in einemder folgendenneun
Jahre entstehen,bei der Gewinnermittiungnicht zu
berücksichtigen,soweitderAnsatzdes niedrigerenTeil-
werts oder der Verlust nur auf Gewinnausschüttungen
zurückgeführtwerdenkannunddie Gewinnminderungen
insgesamtdenSperrbetragimSinnedesAbsatzes4 nicht
übersteigen.Als ErwerbimSinnedes Satzes1 giltnicht
der ErwerbdurchErbanfalloderdurchVermächtnis.
(2)Setztdie KapitalgesellschaftnachdemErwerbdes

Anteils ihr Nennkapitalherab, ist Absatz1 sinngemäß
anzuwenden,soweitfürLeistungenandenSteuerpflichti-
genverwendbaresEigenkapitalimSinnedes$ 29Abs.3
des Körperschaftsteuergesetzes als verwendet gilt.

(3) Wird die Kapitalgesellschaftim Jahr des Erwerbs
oder in einemder folgendenneunJahre aufgelöstund
abgewickelt, erhöht sich der hierdurch entstehende
Gewinndes Steuerpflichtigenum den Sperrbetrag.Das
gleichegilt,wenndieAbwicklungderGesellschaftunter-
bleibt,weil über ihr Vermögen das Konkursverfahren eröff-
networdenist.
(4)SperrbetragistderUnterschiedsbetragzwischenden

AnschaffungskostenunddemNennbetragdesAnteils.Hat
der Erwerber keine Anschaffungskosten, tritt an deren
Stelle der für die steuerlicheGewinnermittlungmaßge-
bende Wert. Der Sperrbetrag verringert sich, soweit eine
GewinnminderungnachAbsatz1 nichtanerkanntworden
ist.IndenFällenderKapitalherabsetzungsowiederAuflö-
sung der Kapitalgesellschafterhöhtsich der Sperrbetrag
um den Teil des Nennkapitals, der auf den erworbenen
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Anteilentfälltund im Zeitpunktdes Erwerbsnach 8 29
Abs.3 des Körperschaftsteuergesetzeszum verwendba-
renEigenkapitalaer Kapitalgesellschaftgehört.
(5)WirdeinAnteilan einerunbeschränktsteuerpflichti-

genKapitalgesellschaftzu Bruchteilenoderzurgesamten
Hand erworben, gelten die Absätze 1 bis 4 sinngemäß,
soweitdieGewinnminderungenanteiligaufanrechnungs-
berechtigteSteuerpflichtigeertfallen.Satz1 gilt sinnge-
mäß für anrechnungsberechtigte stille Gesellschafter, die
Mitunternehmersind. “
(6)WirdeinnichtanrechnungsberechtigterAnteilseigner

miteinemAnteilaneinerKapitalgesellschaftanrechnungs-
berechtigt,sind die Absätze1 bis 5 insoweitsinngemäß
anzuwenden.GehörtderAnteilzu einemBetriebsvermö-
gen, tritt an die Stelle der Anschaffungskosten der Wert,
mitdemderAnteilnachdenVorschriftenüberdiesteuer-
licheGewinnermittiungin einerBilanzzu demZeitpunkt
anzusetzenwäre, in demdie Anrechnungsberechtigung
eintritt.
(7) Bei Rechtsnachfolgerndes anrechnungsberechtig-

Absatz 1 bezeichneten Zeitraums erworben haben, sind
während der Restdauer dieses Zeitraums die Absätze1
bis 6 sinngemäßanzuwenden.Das gleichegiltbei jeder
weiteren Rechtsnachfolge.

(8) Die Absätze 1 bis 6 sind nichtanzuwenden, wenn die
Anschaffungskostender imVeranlagungszeitraumerwor-
benen Anteile höchstens 100 000 Deutsche Mark betra-
gen. Hat der Erwerber die Anteile über ein Kreditinstitut
erworben,dasdenKaufauftragüberdieBörseausgeführt
hat,sinddieAbsätze1 bis 7 nichtanzuwenden.

8 51
Ermächtigung

(1) Die Bundesregierungwird ermächtigt,mitZustim-
mungdes Bundesrates
1. zur DurchführungdiesesGesetzesRechtsverordnun-

genzu erlassen,soweitdieszurWahrungderGleich-
mäßigkeitbei der Besteuerung,zur Beseitigungvon
Unbilligkeitenin Härtefällenoder zur Vereinfachung
des Besteuerungsverfahrens erforderlich ist, und zwar:
a) über die Abgrenzungder Steuerpflicht,die Be-

schränkungderSteuererklärungspflichtaufdie Fäl-
le, in denen eine Veranlagung in Betracht kommt,
und über die den Einkommensteuererklärungenbei-
zufügendenUnterlagen,

b) über die Ermittlungder Einkünfte und die Feststel-
lungdes Einkommenseinschließlichderabzugsfä-
higenBeträge,

c) überdieVeranlagung,dieAnwendungderTarifvor-
schriftenund die Regelungder Steuerentrichtung
einschließlichderSteuerabzüge,

d) überdieBesteuerungderbeschränktSteuerpflichti-
gen einschließlicheinesSteuerabzugs;

2. Vorschriften durch Rechtsverordnung zu erlassen
a) überdiesichausderAufhebungoderÄnderungvon

VorschriftendiesesGesetzesergebendenRechts-
folgen,soweitdies zurWahrungder Gleichmäßig-
keit bei der Besteuerung oder zur Beseitigung von
Unbilligkeiten in Härtefällen erforderlich ist;
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b)

d)

e)
k)

nachdenenfürjeweilszubestimmendeWirtschafts-
güterdes Umlaufvermögenseinedensteuerlichen
Gewinn minderndeRücklage für Preissteigerungen
inHöheeinesVomhundertsatzesdessichnach86
Abs. i Nr.2 Satz1ergebendenWertsdieserWirt-
schaftsgüter zugelassen werden kann, wenn ihre
Börsen- oder Marktpreise (Wiederbeschaffungs-
preise)amBilanzstichtaggegenüberden Börsen-
oder Marktpreisen(Wiederbeschaffungspreisen)
amvorangegangenenBilanzstichtagwesentlichge-
stiegen sind. Der Vomhundertsatz ist nach dem
UmfangdieserPreissteigerungzu bestimmen;da-
bei ist ein angemessenerTeil der Preissteigerung
unberücksichtigtzu lassen.DieRücklagefür Preis-
steigerungenist spätestensbis zumEndedes auf
dieBildungfolgendensechstenWirtschaftsjahrsge-
winnerhöhendaufzulösen.Bei wesentlichenPreis-
senkungen,dieaufdie PreissteigerungenimSinne
des Satzes1 folgen,kanndie volleoderteilweise
Auflösungder Rücklagezu einemfrüherenZeit-
punkt bestimmtwerden;
übereineBeschränkungdesAbzuasvonAusgaben
zur FörderungsteuerbegünstigterZweckeimSinne
des $ 10b auf Zuwendungen an bestimmteKörper-
schaften,PersonenvereinigungenoderVermögens-
massensowieübereineAnerkenrunggemeinnützi-
gerZweckeals besondersförderungswürdig;
überVerfahren,die in den Fällendes 8 38 Abs.1
Nr.2 den Steueranspruch der Bundesrepublik
Deutschland sichern oder die sicherstellen, daß bei
BefreiungenimAuslandansässigerLeiharbeitneh-
mervon der Steuerder BundesrepublikDeutsch-
landaufGrundvonAbkommenzurVermeidungder
DoppelbesteuerungdieordnungsgemäßeBesteue-
rung imAusland gewährleistetist. Hierzu kann nach
Maßgabe zwischenstaatlicherRegelungen be-
stimmtwerden, daß
aa) der Entleiherin demhierzunotwendigenUm-

- fangan derartigenVerfahrenmitwirkt,
bb) ersichimHaftungsverfahrennichtaufdieFrei-

stellungsbestimmungendesAbkommensberu-
fen kann, wenn er seine Mitwirkungspflichten
verletzt;

bis i) (weggefallen);
übereineAbschreibungsfreiheitoderSteuerermäßi-
gungen für bestimmteWirtschaftsgebäude, für Um-
und Ausbauten an Wirtschaftsgebäuden,für Hofbe-
festigungenundWirtschaftswege,fürbestimmtebe-
weglicheGüterdes Anlagevermögenseinschließ-
lich Betriebsvorrichtungenbei buchführendenund
nichtbuchführendenLand- und Forstwirten.Dabei
istfürdieseWirtschaftsgebäudesowiefürUm-und
Ausbautenvon einer höchstens30jährigenNut-
zungsdauerauszugehen.DieAbschreibungsfreiheit
oderSteuerermäßigungkannauchbeiZuschüssen
zur FinanzierungderAnschaffungoderHerstellung
vonWirtschaftsgüternimSinnedesSatzes1zuge-
lassenwerden,wennmitdenZuschüsseneinRecht
aufMitbenutzungdieserWirtschaftsgütererworben
wird.DieAbschreibungsfreiheitoderSteuerermäßi-
gungaufGrunddervorstehendenFassungdieser
Ermächtigungkann erstmalsfür Wirtschaftsjahre
zugelassen werden, die im Veranlagungszeitraum
1964 beginnen;

ı) (weggefallen);

n)

ter des Umlaufvermögens ausländischer Herkunft,
welche die nachstehend bezeichneten Vorausset-
zungenerfüllenundnachdemErwerbwederbear-
beitet noch verarbeitetworden sind, statt mit dem
sich nach 86 Abs.1 Nr.2 ergebendenWert mit
demfolgendenWertangesetztwerdenkönnen.
aa) Wirtschaftsgüter,deren Preis auf dem Welt-

marktwesentlichenSchwankungenunterliegt,
mit einem Wert, der bis zu 20 vom Hundert
unterden Anschaffungskostenoder dem niedri-
geren Börsen- oder Marktpreis (Wiederbe-
schaffungspreis) des Bilanzstichtags liegt,

bb)Wirtschaftsgüter,die wegenihrerbesonderen
volkswirtschaftlichenBedeutungzur Deckung
des Bedarfs der deutschenWirtschaft erforder-

dringlichenBedarfs),miteinemWert,derbei
einemMehrbestandan diesenWaren bis zu
30vomHundertundbeidemübrigenBestand
biszu20vomHundertunterdenAnschaffungs-

Marktpreis(Wiederbeschaffungspreis)des Bi-
lanzstichtagsliegt;stattdes Abschlagsauf ei-
nenMehrbestandkannbeideneinzelnenWa-
ren des volkswirtschaftlichvordringlichenBe-
darfseinAbschlagbis zu 30vomHundertvon
denAnschaffungskostenoderdemniedrigeren
Börsen-oderMarktpreis(Wiederbeschaffungs-
preis)des Bilanzstichtagszugelassenwerden,
soweitdieseWarenimGeltungsbereichdieses
GesetzesnebendenhandelsüblichenVorräten
eingelagertwerdenund nur unterbesonders zu
bestimmendenBedingungendemLager(Son-
derlager)entnommenwerdenkönnen.
Ein Mehrbestandist anzunehmen,soweitder
mengenmäßigeBestandderWarenamSchluß
des Wirtschaftsjahrsim einzelnenund insge-
samtden Bestandan einemnoch zu bestim-
mendenZeitpunkt,der nachdem31.Dezem-
ber 1954 liegt, übersteigt.Hierbei sind nur Wa-
renzuberücksichtigen,diesichimGeltungsbe-
reichdiesesGesetzesbefinden.

DerWertansatznachDoppelbuchstabebbkannnur
in Wirtschaftsjahrenzugelassenwerden,die vor
dem1.Januar 1974enden.ErfüllenWirtschaftsgü-
ter die Voraussetzungenzu Doppelbuchstabeaa
undzu Doppelbuchstabebb, so kannderWertan-
satz nach Wanl des Steuerpflichtigenentweder
nachDoppelbuchstabeaa odernachDoppelbuch-
stabebbzugelassenwerden.FürWirtschaftsgüter,
fürdiedasLandBerlinvertraglichdasmitderEinla-
gerung verbundene Preisrisiko übernommenhat, ist
ein Wertansatz nach Doppelbuchstabe aa oder
nachDoppelbuchstabebb nichtzulässig;
überSonderabschreibungen
aa) im Tiefbaubetrieb des Steinkohlen-, Pechkoh-

len-, Braunkohlen- und Erzbergbaues bei Wirt-
schaftsgüterndesAnlagevermögensunterTa-
ge undbeibestimmtenmitdemGrubenbetrieb
unterTage in unmittelbaremZusammenhang
stehenden, der Förderung, Seilfahrt, Wasser-



haltungundWetterführungsowiederAufberei-
tungdesMineralsdienendenWirtschaftsgütern
des Anlagevermögensüber Tage, soweitdie
Wirtschaftsgüter

für die Errichtungvon neuen Förder-
schachtanlagen, auch in Form von An-
schlußschachtanlagen,
für die ErrichtungneuerSchächtesowie
die Erweiterung des Grubengebäudes und
den durchWasserzuflüsseaus stilliegen-
den Anlagen bedingten Ausbau der Was-
serhaltungbestehenderSchachtanlagen,
für Rationalisierungsmaßnahmenin der
Hauptschacht-, Blindschacht-, Strecken-
und Abbauförderung, im Streckenvortrieb,
in der Gewinnung, Versatzwirtschaft, Seil-
fahrt,Wetterführungund Wasserhaltung
sowie in der Aufbereitung,
für die Zusammenfassung vonmehreren
Förderschachtanlagenzu einer einheitli-
chenFörderschachtanlage
und
fürdenWiederaufschlußstilliegenderGru-
benfelder und Feldesteile,

bb) imTagebaubetriebdes Braunkohlen-und Erz-
bergbaues
bei bestimmtenWirtschaftsgüterndes beweg-
lichen Anlagevermögens(Grubenaufschluß,
Entwässerungsanlagen,GroßgerätesowieEin-
richtungendesGrubenrettungswesensundder
ErstenHilfeundimErzbergbauauchAufberei-
‚tungsanlagen),die

fürdieErschließungneuerTagebaue,auch
inFormvonAnschlußtagebauen,fürRatio-
nalisierungsmaßnahmenbeilaufendenTa-
gebauen,
beimÜbergangzum Tieftagebaufür die
FreilegungundGewinnungderLagerstätte
und
für die Wiederinbetriebnahmestillgelegter
Tagebaue

von Steuerpflichtigen,die den Gewinn nach 85
ermitteln,angeschafftoderhergestelltwerden.Vor-
aussetzungfür die Inanspruchnahmeder Sonder-
abschreibungenist,daß die Förderungswürdigkeit
der bezeichnetenVorhabenvonderoberstenLan-
desbehördefür Wirtschaftim Einvernehmenmit
demBundesministerfürWirtschaftbescheinigtwor-
denist.DieSonderabschreibungenkönnenimWirt-
schaftsjahrderAnschaffungoderHerstellungundin
den vier folgendenWirtschaftsjahrenin Anspruch
genommen werden, und zwar
bei beweglichenWirtschaftsgütern
desAnlagevermögens

\ biszu insgesamt50vomHundert,
beiunbeweglichenWirtschaftsgütern
desAnlagevermögens

biszu insgesamt30vomHundert
der Anschaffungs-oder Herstellungskosten.Sie
könnenbereitsfürAnzahlungenaufAnschaffungs-
kostenund für Teilherstellungskostenzugelassen
werden.

0)
p)

q)
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Beiden begünstigtenVorhabenimTagebaubetrieb
des Braunkohlen-und Erzbergbaueskannaußer-
dem zugelassenwerden,daß die aufgewendeten
Kostenfür den Vorabraumbis zu 50vomHundert
als sofortabzugsfähigeBetriebsausgabenbehan-
deltwerden;
(weggefallen);
über die Bemessung der Absetzungen für Abnut-
zungoderSubstanzverringerungbeinichtzueinem
Betriebsvermögen gehörenden Wirtschaftsgütern,
dievordem21.Juni 1948angeschafftoderherge-
stelltoderdie unenigeltlicherworbensind.Hierbei
kann bestimmtwerden,daß die Absetzungenfür
Abnutzung oder Substanzverringerung nicht nach
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, son-
dern nach Hilfswerten(am21.Juni 1948maßge-
benderEinheitswert,Anschaffungs-oder Herstel-
lungskostendes Rechtsvorgängersabzüglichder
von ihmvorgenommenenAbsetzungen,fiktiveAn-
schaffungskostenaneinemnochzu bestimmenden
Stichtag)zu bemessensind.Zur Vermeidungvon
Härtenkannzugelassenwerden,daßan Stelleder
Absetzungen für Abnutzung, die nach dem am
21.Juni 1948maßgebendenEinheitswertzu be-
messensind, der Betragabgezogenwird,der für
das Wirtschaftsgutin dem Veranlagungszeitraum
1947alsAbsetzungfürAbnutzunggeltendgemacht
werden konnte.Für das Land Berlin trittin den
Sätzen1 bis 3 an die Stelle des 21.Juni 1948
jeweils der 1. April 1949;
übererhöhteAbsetzungenbeiHerstellungskosten
aa) fürMaßnahmen,diefürdenAnschlußeinesim

InlandbelegenenGebäudesan eine Fernwär-
meversorgungeinschließlichderAnbindungan
das Heizsystemerforderlichsind, wenn die
FernwärmeversorgungüberwiegendausAnla-
gen der Kraft-Wärme-Kopplung,zur Verbren-
nungvonMülloderzurVerwertungvonAbwär-
megespeistwird,

bb) fürdenEinbauvonWärmepumpenanlagen,So-
laranlagenundAnlagenzurWärmerückgewin-
nung in einemim InlandbelegenenGebäude
einschließlichder Anbindungan das Heizsy-
stem,

cc) fürdie ErrichtungvonWindkraftanlagen,wenn
die mit diesen Anlagen erzeugte Energie über-
wiegendentwederunmittelbaroderdurchVer-
rechnungmitElektrizitätsbezügendes Steuer-
pflichtigenvoneinemElektrizitätsversorgungs-
unternehmenzur Versorgungeines im Inland
belegenen Gebäudes des Steuerpflichtigen
verwendet wird, einschließlich der Anbindung
an das Versorgungssystemdes Gebäudes,

dd) fürdie ErrichtungvonAnlagenzurGewinnung
von Gas, das aus pflanzlichen oder tierischen
AbfallstoffendurchGärungunterSauerstoffab-
schlußentsteht,wenndiesesGas zur Behei-
zungeinesimInlandbelegenenGebäudesdes
Steuerpflichtigenoder zur Warmwasserberei-
tung in einemsolchenGebäudedes Steuer-
pflichtigen verwendet wird, einschließlich der
AnbindungandasVersorgungssystemdesGe-
bäudes,
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n)

ee) für den Einbau einer Warmwasseranlage zur
Versorgungvonmehrals einerZapfstelleund
einerzentralenHeizungsanlageoderbei einer
zentralenHeizungs-und Warmwasseranlage
fürdenEinbaueinesHeizkessels,einesBren-
ners, einer zentralen Steuerungseinrichtung,
einerWärmeabgabeeinrichtungundeineÄnde-
rungderAbgasanlageineinemimInlandbele-
genen Gebäude oder in einer im Inland belege-
nenEigentumswohnung,wennmitdemEinbau
nichtvor Ablauf von zehn Jahren seit Fertigstel-
lungdieses Gebäudesbegonnenworden ist
undderEinbaunachdem30.Juni 1985undvor
dem 1.Januar 1992fertiggestelltwordenist;
entsprechendesgiltbeiAnschaffungskostenfür
neue Einzelöfen, wenn keine Zentralheizung
vorhandenist.

VoraussetzungfürdieGewährungdererhöhtenAb-
setzungen ist, daß die Gebäude in den Fällen von
Doppelbuchstabeaa vordem1.Juli 1983fertigge-
stelltworden sind; die Voraussetzung entfällt,wenn
der Anschlıißnichtschon im Zusammenhangmit
der Errichtungdes Gebäudesmöglichwar.Die er-
höhtenAbsetzungendürfenjährlich10vom Hun-
dertder Aufwendungennichtübersteigen.Die er-
höhtenAbsetzungendürfennichtgewährtwerden,
wennfürdieselbeMaßnahmeeine Investitionszula-
ge in Anspruchgenommenwird.SinddieAufwen-
dungenErhaltungsaufwandund entstehensie bei
Einfamilienhäusern oder Wohnungen in anderen
Gebäuden,derenNutzungswertnach$21a ermit-
telt wird und bei denen die Voraussetzungen des
Satzes2 vorliegen,so kannderAbzugdieserAuf-
wendungenmit gleichmäßigerVerteilungauf das
Kalenderjahr, in dem die Arbeiten abgeschlossen
worden sind, und die neun folgenden Kalenderjahre
zugelassenwerden;
nach denen Steuerpflichtigegrößere Aufwendungen
aa) für die Erhaltung von nicht zu einem Betriebs-

vermögengehörendenGebäuden,dieüberwie-
gendWohnzweckendienen,

bb) zur ErhaltungeinesGebäudesin einemförm-
lich festgelegtenSanierungsgebiet oder städte-
baulichen Entwicklungsbereich, die für Maß-
nahmenim Sinnedes 8 177 des Baugesetz-
buchs sowie für bestimmte Maßnahmen, die
der Erhaltung,Erneuerungund funktionsge-
rechten Verwendung eines Gebäudes dienen,
das wegen seiner geschichtlichen, kKünstleri-
schenoder städtebaulichenBedeutungerhal-
ten bleiben soll, und zu deren Durchführung
sich der Eigentümer neben bestimmtenModer-
nisierungsmaßnahmengegenüberderGemein-
de verpflichtethat,aufgewendetwordensind,

cc) zur Erhaltungvon Gebäuden,die nach den
jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften Bau-
denkmälersind,soweitdieAufwendungennach
Art undUmfangzur Erhaltungdes Gebäudes
als Baudenkmalundzu seinersinnvollenNut-
zung erforderlich sind,

auf zwei bis fünfJahre gleichmäßigverteilenkön-
nen.IndenFällenvonDoppelbuchstabeccsinddie
Denkmaleigenschaftdes Gebäudesund die Vor-
aussetzung, daß die Aufwendungen nach Art und

s)

Umfang zu. Erhaltung des Gebäudes als Baudenk-
malund zu seinersinnvollenNutzungerforderlich
sind, durch eine Bescheinigung der nach Landes-
rechtzuständigenoder von der Landesregierung
bestimmtenStelle nachzuweisen;
nachdenenbei AnschaffungoderHerstellungvon
abnutzbarenbeweglichenundbei Herstellungvon
abnutzbarenunbeweglichenWirtschaftsgüterndes
Anlagevermögensauf Antragein Abzug von der
Einkommensteuer für den Veranlagungszeitraum
derAnschaffungoderHerstellungbiszurHöhevon
7,5 vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskostendieserWirtschaftsgütervorgenommen
werden kann, wenn eine Störung des gesamtwirt-
schaftlichenGleichgewichtseingetretenist ‚oder
sich abzeichnet,dieeinenachhaltigeVerringerung
derUmsätzeoderderBeschäftigungzurFolgehat-
te oder erwarten läßt, insbesondere bei einem er-
heblichenRückgangder Nachfragenach.Investi-
tionsgüternoder Bauleistungen.Bei der Bemessung‘
des von der Einkommensteuer abzugsfähigen Be-
tragsdürfennurberücksichtigtwerden
aa) dieAnschaffungs-oderHerstellungskostenvon

beweglichenWirtschaftsgütern,die innerhalb
eines jeweils festzusetzendenZeitraums,der
einJahr nichtübersteigendarf(Begünstigungs-
zeitraum),angeschafftoderhergestelltwerden,

bb) die Anschaffungs- oder Herstellungskostenvon
beweglichenWirtschaftsgütern,die innerhalb
desBegünstigungszeitraumsbestelltundange-
zahltwerdenodermitderenHerstellunginner-
halb des Begünstigungszeitraumsbegonnen
wird, wenn sie .innerhalb eines Jahres, bei
Schiffeninnerhalbzweier Jahre nach Ablauf
desBegünstigungszeitraumsgeliefertoderfer-
tiggestelltwerden. Soweit beweglicheWirt-
schaftsgüter im Sinne des Satzes1 mit Aus-
nahmevonSchiffennachAblaufeinesJahres,
abervor AblaufzweierJahre nachdemEnde
des Begünstigungszeitraumsgeliefertoderfer-
tiggestelltwerden,dürfenbei Bemessungdes
AbzugsvonderEinkommensteuerdiebiszum
AblaufeinesJahres nachdemEnde des Be-
günstigungszeitraumsaufgewendetenAnzah-
lungenundTeilherstellungskostenberücksich-
tigt werden,

cc) die HerstellungskostenvonGebäuden,beide-
neninnerhalbdesBegünstigungszeitraumsder
Antrag auf Baugenehmigunggestellt wird,
wennsie biszumAblaufvonzweiJahrennach
demEndedes Begünstigungszeitraumsfertig-
gestellt werden;

dabei scheiden geringwertige Wirtschaftsgüter im
Sinne des 86 Abs.2 undWirtschaftsgüter,die in
gebrauchtem Zustand erworben werden, aus. Von
derBegünstigungkönnenaußerdemWirtschaftsgü-
ter ausgeschlossenwerden, für die Sonderab-
schreibungen,erhöhteAbsetzungenoderdie Inve-
stitionszulagenach$ 19desBerlinförderungsgeset-
zes in Anspruch genommen werden. In den Fällen
der Doppelbuchstabenbb undcc könnenbei Be-
messungdesvonderEinkommensteuerabzugsfä-
higen Betragsbereitsdie im Begünstigungszeit-
raum, im Fall des Doppelbuchstabens bb Satz2
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auchdie bis zum Ablaufeines Jahres nach Jem
Endedes Begünstigungszeitraumsaufgewendeten
Anzahlungenund Teilherstellungskostenberück-
sichtigtwerden;der Abzug von der Einkommen-
steuer kann insoweit schon für den Veranlagungs-
zeitraumvorgenommenwerden,in demdieAnzah-
lungen oder Teilherstellungskostenaufgewendet

steuerabzugsfähigeBetragdie für den Veranla-
gungszeitraum der Anschaffung oder Herstellung
geschuldete Einkommensteuer, so kann der über-
steigendeBetragvonderEinkommensteuerfürden
darauffolgendenVeranlagungszeitraumabgezogen
werden.Entsprechendesgilt, wenn in den Fällen
derDoppelbuchstabenbbundccderAbzugvonder
Einkommensteuerbereits für Anzahlungenoder
Teilherstellungskostengeltendgemachtwird. Der
AbzugvonderEinkommensteuerdarfjedochdiefür
den.Veranlagungszeitraumder Anschaffungoder

rauminsgesamtzu entrichtendeEinkommensteuer
nichtübersteigen.IndenFällendesDoppelbuchsta-
bensbb Satz2 giltdies mitder Maßgabe,daß an
dieStelledesVeranlagungszeitraumsderAnschaf-
fung oder Herstellungder Veranlagungszeitraum
tritt, in dem zuletzt Anzahlungen oder Teilherstel-
lungskostenaufgewendetwordensind.Werdenbe-
günstigteWirtschaftsgütervon Gesellschaftenim
Sinnedes$ 15Abs. 1 Nr.2 und3 angeschafftoder
hergestellt,so ist der abzugsfähigeBetragnach
demVerhältnisderGewinnanteileeinschließlichder
Vergütungenaufzuteilen.Die Anschaffungs-oder
Herstellungskostender Wirtschaftsgüter,die bei Be-
messungdesvonder Einkommensteuerabzugsfä-
higenBetragsberücksichtigtwordensind,werden
durchden Abzugvon der Einkommensteuernicht
gemindert.Rechtsverordnungenauf Grund dieser
Ermächtigungbedürfender Zustimmungdes Bun-
destages.DieZustimmunggiltals erteilt,wennder
BundestagnichtbinnenvierWochennachEingang
derVorlageder Bundesregierungdie Zustimmung
verweigerthat;
(weggefallen);
überSonderabschreibungenbei abnutzbarenWirt-
schaftsgüterndes Anlagevermögens,die der For-
schungoder Entwicklungdienen und nach dem
18.Mai 1983und vor dem 1.Januar 1990ange-
schafftoderhergestelltwerden.Voraussetzungfür
die Inanspruchnahmeder Sonderabschreibungen
ist, daß die beweglichenWirtschaftsgüteraus-
schließlichunddie unbeweglicnenWirtschaftsgüter
zumehrals33'/;vomHundertderForschungoder
Entwicklungdienen. Die Sonderabschreibungen
können auch für Ausbauten und Erweiterungen an
bestehenden Gebäuden, Gebäudeteilen, Eigen-
tumswohnungenoder im Teileigentumstehenden
Räumenzugelassenwerden,wenndie ausgebau-
ten oder neu hergestellten Gebäudeteile zu mehr
als33/3;vomHundertderForschungoderEntwick-
lung dienen. Die Wirtschaftsgüter dienen der For-
schung oder Entwicklung,wenn sie verwendet
werden
aa) zur Gewinnungvon neuenwissenschaftlichen

oder technischen Erkenntnissen und Erfahrun-
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gen allgemeinerAri (Grundlagenforschung)
oder

bb) zur Neuentwicklungvon Erzeugnissenoder
Herstellungsverfahren oder

cc) zur Weiterentwicklung von Erzeugnissen oder
Herstellungsverfahren,soweitwesentlicheÄn-
derungendieser Erzeugnisseoder Verfahren
entwickeltwerden.

Die SonderabschreibungenkönnenimWirtschafts-
jahr der AnschaffungoderHerstellungund in den
vier folgendenWirtschaftsjahrenin Anspruchge-
nommenwerden,undzwar
aa) beibeweglichenWirtschaftsgüterndesAnlage-

vermögens biszu insgesamt40vomHundert,
bb) beiunbeweglichenWirtschaftsgüterndesAnla-

gevermögens,
die zu mehr als 66% vom Hundert der For-
schungoderEntwicklungdienen,

bis zu insgesamt 15 vom Hundert,
die nicht zu mehr als 66%vom Hundert, aber zu
mehrals33%vomHundertderForschungoder
Entwicklung dienen,

bis zu insgesamt 10 vom Hundert,
cc) beiAusbautenundErweiterungenanbestehen-

den Gebäuden, Gebäudeteilen, Eigentums-
wohnungenoder im Teileigentumstehenden
Räumen,wenndieausgebautenoderneuher-
gestelltenGebäudeteile
zu mehrals 66%vomHundertder Forschung
oder Entwicklungdienen,

bis zu insgesamt 15 vom Hundert,
zu nichtmehrals 66%vomHundert,aberzu
mehr als 33%vom Hundert der Forschung oder
Entwicklungdienen,

bis zu insgesamt10 vomHundert
der Anschaffungs-oder Herstellungskosten.Sie
könnenbereitsfürAnzahlungenaufAnschaffungs-
kostenund für Teilherstellungskostenzugelassen
werden. Die Sonderabschreibungen sind nur unter
der Bedingungzuzulassen,daßdieWirtschaftsgü-
ter und die ausgebautenoder neu hergestellten
GebäudeteilemindestensdreiJahre nachihrerAn-
schaffungoder Herstellungin dem erforderlichen
Umfangder Forschungoder Entwicklungin einer
inländischenBetriebsstättedes Steuerpflichtigen
dienen;

die in eineminländischenSeeschiffsregistereinge-
tragen sind und vor dem 1. Januar 1995von Steuer-
pflichtigen,diedenGewinnnach$ 5 ermitteln,an-
geschafftoderhergestelltwordensind. Im Fall der
AnschaffungeinesHandelsschiffesistweitereVor-
aussetzung,daßdas Schiffin ungebrauchtemZu-
standvomHerstellererworbenwordenist.DieSon-
derabschreibungenkönnenim Wirtschaftsjahrder
Anschaffungoder Herstellungund in den vier fol-
genden Wirtschaftsjahren bis zu insgesamt 40 vom
HundertderAnschaffungs-oderHerstellungskosten
in Anspruch genommenwerden. Sie können bereits
für Anzahlungenauf Anschaffungskostenund für
Teilherstellungskosten zugelassen werden. Die
Sonderabschreibungensind nur unterder Bedin-
gung zuzulassen, daß die Handelsschiffe innerhalb
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x)

y)

eines Zeitraumsvon acht Jahren nach ih:er An-
schaffungoderHerstellungnichtveräußertwerden;
für Anteile an einem Handelsschiff gilt dies entspre-
chend.DieSätze1 bis5 geltenfürSchiffe,die der
Seefischereidienen,entsprechend.FürLuftfahrzeu-
ge,diezurgewerbsmäßigenBeförderungven Per-
sonenoderSachenim internationalenLuftverkehr

ZweckenimAuslandbestimmtsind,geltendieSät-
ze 1 bis 5 mitderMaßgabeentsprechend,daß an
die Stelleder Eintragungin ein inländischesSee-
schiffsregisterdie Eintragungin die deutscheLuft-
fahrzeugrolle, an die Stelle des Höchstsatzes von
40 vom Hundert ein Höchstsatz von 30 vom Hun-
dert und bei der Vorschrift des Satzes5 an die
Stelle des Zeitraumsvon acht Jahren ein Zeitraum
von sechs Jahren treten;
übererhöhteAbsetzungenbei Herstellungskosten
für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnah-
menimSinnedes$ 177desBaugesetzbuchssowie
für bestimmteMaßnahmen,die der Erhaltung,Er-
neuerungundfunktionsgerechtenVerwendungei-
nes Gebäudes dienen, das wegen seiner geschicht-
lichen, künstlerischenoder städtebaulichen Bedeu-
tungerhaltenbleibensoll, undzu derenDurchfüh-
rungsichderEigentümernebenbestimmtenModer-
nisierungsmaßnahmengegenüberder Gemeinde
verpflichtethat,die fürGebäudein einemförmlich
festgelegtenSanierungsgebietoder städtebauli-
chen Entwicklungsbereichaufgewendetworden
sind. Die erhöhtenAbsetzungendürfen jährlich
10vom Hundertder Aufwendungennicht über-
steigen;
übererhöhteAbsetzungenfür Herstellungskosten
anGebäuden,dienachdenjeweiligenlandesrecht-
lichenVorschriftenBaudenkmälersind,soweitdie
AufwendungennachArtundUmfangzur Erhaltung
desGebäudesalsBaudenkmalundzu seinersinn-
vollenNutzungerforderlichsind.DieDenkmaleigen-
schaft des Gebäudes und die Voraussetzung, daß
dieAufwendungennachArt undUmfangzur Erhal-
tungdesGebäudesals Baudenkmaiundzu seiner
sinnvollen Nutzung erforderlich sind, sind durch ei-
ne Bescheinigungder nach Landesrechtzuständi-
genodervonderLandesregierungbestimmtenStel-
lenachzuweisen.DieerhöhtenAdsetzungendürfen
jährlica10vomHundertder Aufwendungennicht
übersteigen; .
nachdenenbeiWirtschaftsgüterndes Vorratsver-
mögensfürdenWertansatzvonGold,Silber,Platin,
Palladiumund Rhodiumunterste!itwerdenkann,
daß die zuletztangeschafftenoder hergestellten
Wirtschaftsgüterzuerstverbrauchtoder veräußert
worden sind, soweit dies den handelsrechtlichen
GrundsätzenordnungsmäßigerBuchführungent-
sprichtunddieinderBilanzfürdasimKalenderjahr
1978 endende Wirtschaftsjahrausgewiesenen
Wertansätze (Mindestwerte) nicht unterschritten
werden.Voraussetzungist,daßdieWirtschaftsgüter
zur Erzeugung,Be- oder Verarbeitungvon Gold,
Silber, Platin, Palladium oder Rhodium im eigenen
BetriebbestimmtoderimeigenenBetrieberzeugt,
bearbeitetoderverarbeitetwordensind.Wird die
Verbrauchs-oderVeräußerungsfolgenachSatz 1
für den Wertansatz eines Edelmetalls oder Edel-

metallgehalts unterstelii, dürfen Rücklagen wegen
PreissteigerungenbeidiesemEdelmetallnichtge-
bildet oder weitergeführtwerden; die Wertansätze
einesEdelmetallsoderEdelmetallgehaltsdürfenbis
zur HöhederMindestwerteumaufgelösteBeträge
aus RücklagenwegenPreissteigerungenbei die-
sem Edelmetallgemindertwerden.Voraussetzung
fürdieUnterstellungderVerbrauchs-oderVeräuße-
rungsfolgenachSatz1 ist ferner,daß derWertan-
satz des Edelmetalls oder Edelmetallgehalts nicht
auf Grund der nach Buchstabem erlassenen
Rechtsverordnungermäßigtwird.DieSätze1 bis4
geltensinngemäßfür Kupfer;

3. die in 83 Nr.52, 84a Abs.1 Nr.1, $ 7 Abs.2, 8 10.
Abs. 6, $ 19a Abs. 9, $22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe’a,
826a Abs.3, 8$34cAbs.7, 846 Abs.5 und 850a
Abs.6 vorgesehenenRechtsverordnungenzu er-
lassen.

(2)DieBundesregierungwirdertnächtigt,durchRechts-
verordnungVorschriftenzuerlassen,nachdenendieInan-
spruchnahmevon Sonderabschreibungenund erhöhten
Absetzungensowie die Bemessungder Absetzungfür
Abnutzungin fallendenJahresbeträgenganz oder teil-
weiseausgeschlossenwerdenkönnen,wenneineStörung
desgesamtwirtschaftlichenGleichgewichtseingetretenist
odersichabzeichnet,dieerheblichePreissteigerungenmit
sich gebracht hat oder erwarten läßt, insbesondere, wenn
die InlandsnachfragenachInvestitionsgüternoderBaulei-
stungendas Angebotwesentlichübersteigt.Die Inan-
spruchnahmevon Sonderabschreibungenund erhöhten
Absetzungensowie die Bemessungder Absetzungfür
Abnutzungin fallendenJahresbeträgendarf nur ausge-
schlossenwerden
1. für beweglicheWirtschaftsgüter,die innerhalbeines

jeweilsfestzusetzendenZeitraums,derfrühestensmit
demTage beginnt,andemdieBundesregierungihren
BeschlußüberdieVerordnungbekanntgibt,undderein
Jahr nichtübersteigendarf, angeschafftoder herge-
stellt werden. Für beweglicheWirtschaftsgüter,die vor
BeginndiesesZeitraumsbestelltundangezahltworden
sind oder mit deren Herstellungvor Beginndieses
Zeitraumsangefangenwordenist,darfjedochdieInan-
spruchnahmevonSonderabschreibungenunderhöh-
tenAbsetzungensowiedieBemessungderAbsetzung
fürAbnutzunginfallendenJahresbeträgennichtausge-
schlossen werden;

2. für beweglicheWirtschaftsgüterundfürGebäude,die
in dem in Nummer1 bezeichnetenZeitraumbestellt
werdenodermitderenHerstellungindiesemZeitraum
begonnen wird. Als Beginn der Herstellung gilt bei
Gebäuden der Zeitpunkt,in dem der Antrag auf Bauge-
nehmigunggestelltwird.

Rechtsverordnungenauf Grund dieser Ermächtigung
bedürfenderZustimmungdesBundestagesunddesBun-
desrates.DieZustimmunggiltalserteilt,wennderBundes-
rat nicht binnen drei Wochen, der Bundestag nicht binnen
vier Wochen nach Eingang der Vorlage der Bundesregie-
rung die Zustimmung verweigert hat.

(3)DieBundesregierungwirdermächtigt,durchRechts-
verordnungmitZustimmungdesBundesratesVorschriften
zu erlassen, nach denen die Einkommensteuereinschließ-
lich des Steuerabzugs vomArbeitslohn,des Steuerabzugs



vom Kapitalertragunddes Steuerabzugsbei beschränkt
Steuerpflichtigen
1. um höchstens10 vomHundertherabgesetztwerden

kann.DerZeitraum,fürdendieHerabsetzunggiit,darf
ein Jahr nichtübersteigen;er soll sichmitdemKalen-
derjahrdecken.Voraussetzungist, daß eine Störung
desgesamtwirtschaftlichenGleichgewichtseingetreten
ist-odersichabzeichnet,dieeinenachhaltigeVerringe-
rungder:Umsätzeoder der Beschäftigungzur Folge
hatte oder erwarten läßt, insbesonderebei einem
erheblichenRückgangder Nachfragenach Investi-
tionsgüternundBauleistungenoderVerbrauchsgütern;

2. um höchstens10 vomHunderterhöhtwerdenkann.
DerZeitraum,fürden die Erhöhunggilt,darfein Jahr
nicht übersteigen; er soll sich mit dem Kalenderjahr
decken. Voraussetzung ist, daß eine Störung des
gesamtwirtschaftlichenGleichgewichtseingetretenist
odersichabzeichnet,dieerheblichePreissteigerungen
mit sich gebracht hat oder erwarten läßt, insbesondere,
wenndieNachfragenachInvestitionsgüternundBau-
leistungen oder Verbrauchsgüterndas Angebot
wesentlichübersteigt.

Rechtsverordnungenauf Grund dieser Ermächtigung
bedürfenderZustimmungdes Bundestages.
(4) Der Bundesministerder Finanzenwirdermächtigt,

1. im Einvernehmenmit den oberstenFinanzbehörden
- der Länderdie Vordruckefür

a) den in 84 Abs.5 Nr.2 vorgesehenenNachweis,
b) die in $36b Abs.2 vorgeseheneBescheinigung,
c) die Erklärungen zur Einkommensbesteuerung so-

wiediein$ 39Abs.3 Satz5, 839aAbs.2 und842
Abs.2 vorgesehenenAnträge,

d) die Lohnsteuer-Anmeldung($41a Abs. 1), die
Lohnsteuerbescheinigung ($41b Abs. 1 Satz 3),
den Lohnzettel (8 41b Abs. 2),

e) die Anmeldung der Kapitalertragsteuer($45a
Abs. 1)

unddieMusterdesAntragsaufVergütungvonKörper-
schaftsteuer($36bAbs.3),derLohnsteuerkarte($39)
undder in$ 45aAbs.2 und3 vorgesehenenBeschei-
nigungenzu bestimmen;

2. diefürdieAnwendungdes$ 32bAbs. 2 Nr. 1maßge-
benden Beträge festzusetzen;

3. den Wortlautdieses Gesetzes und der zu diesem
GesetzerlassenenRechtsverordnungenin derjeweils
geltenden Fassung mit neuem Datum, unter neuer
ÜberschriftundinneuerParagraphenfolgebekanntzu-
machenund dabei Unstimmigkeitenim Wortlautzu
beseitigen.

85la
Einkommensteuer als Maßstabsteuer

Für Steuern, die nach der veranlagten Einkommen-
steuer oder nach der Lohnsteuer bemessen werden, gilt
als Maßstabsteuer die festgesetzte Einkommensteuer
oder die Jahreslohnsteuer nach Abzug
1. von 300 Deutsche Mark für jedes Kind des Steuer-

pflichtigen,für das ein Kinderfreibetragvon 1 242 Deut-
sche Mark,
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2. von E&NODeutsche Mark für jedes Kind des 'Steuer-
pflichtigen,für das ein Kinderfreibetragvon 2 484 Deut-
sche Mark

vom Einkommen abgezogen wird ($ 32 Abs. 6). Wird die
Lohnsteuer nach der Steuerklasse IV erhoben, ist der
AbzugsbetragnachSatz1 beijedemEhegattenzurHälfte
zu berücksichtigen.

8 52
Anwendungsvorschriften

(1) Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in den
folgendenAbsätzennichtsanderesbestimmtist,erstmals
für den Veranlagungszeitraum1987anzuwenden.Beim
SteuerabzugvomArbeitslohngiltSatz 1mitderMaßgabe,
daßdieseFassungerstmalsaufdenlaufendenArbeitsiohn
anzuwenden ist, der für einen nach dem 31. Dezember
1986endendenLohnzahlungszeitraumgezahltwird,und
auf sonstigeBezüge,die nachdem31.Dezember1986
zufließen.
(2) 84 Abs.1 Satz5 des Einkommensteuergesetzes

1969 in der Fassung der Bekanntmachungvom
12.Dezember1969(BGBl.I S. 2265)ist bei Grund und
Boden, der zu einem land- und forstwirtschaftlichen
Betriebsvermögen gehört, weiter anzuwenden, wenn die
Veräußerungauf einemvordem1.Juli 1970rechtswirk-
sam abgeschlossenen obligatorischenVertrag oder
gleichstehendenRechtsaktberuht.Satz1 gilt entspre-
chend für Grund und Boden, der zu einem der selbständi-
genArbeitdienendenVermögenoderder—bei Gewinn-
ermittlungnach$ 4 - zu einemgewerblichenBetriebsver-
mögen gehört, mit der Maßgabe, daß an die Stelle des
1. Juli 1970 der 15. August 1971 tritt.

(3) 8 4 Abs.3 Satz4 ist nichtanzuwenden,soweitdie
Anschaffungs-oderHerstellungskostenvordem1.Januar
1971als Betriebsausgabenabgesetztwordensind.
(4) 86 Abs. 1 Nr.2 Satz1 ist erstmalsfür das Wirt-

schaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember
1986beginnt.$ 6Abs.3Satz1giltauchfürVeranlagungs-
zeitrtäumevor 1987, soweit Steuerbescheidenicht
bestandskräftigsindoderunterdemVorbehaltderNach-
prüfung stehen. $6 Abs.3 Satz2 ist erstmals bei
Zuschreibungenanzuwenden,die in der handelsrechtili-
chen Jahresbilanz für das nach dem 1.Januar 1986
endendeWirtschaftsjahrvorgenommenwerden.
(5) $6a Abs.3 letzterSatz ist erstmalsfür das erste

Wirtschaftsjahranzuwenden,dasnachdem31.Dezember
1981:endet(Übergangsjahr).BeiAnwendungdes86a
Abs.4 Satz1 ist für die Berechnungdes Teilwertsder
PensionsverpflichtungamSchlußdesdemÜbergangsjahr
vorangegangenenWirtschaftsjahrsebenfallsein Rech-
nungszinsfuBvon 6vom Hundertzugrundezu legen.
Soweit eine am Schluß des dem Übergangsjahr vorange-
gangenenWirtschaftsjahrsvorhandenePensionsrückstel-
lungdenmiteinemRechnungszinsfußvon6 vomHundert
zu berechnenden Teilwert der Pensionsverpflichtung an
diesem Stichtag übersteigt,kann in Höhe des übersteigen-
den Betragsam Schluß des Übergangsjahrseine den
steuerlichenGewinnminderndeRücklagegebildetwer-
den. Die sich nach Satz 3 bei einem Betrieb insgesamt
ergebendeRücklageist im Übergangsjahrund in den
folgenden elf Wirtschaftsjahren jeweils mit mindestens
einem Zwölftel gewinnerhöhend aufzulösen.
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(6)8 7 Abs. 1 Satz 3 ist erstmals für das Wirtschaftsjahr
anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 1986 beginnt.
Bei einem Geschäfts- oder Firmenwert, den der Steuer-
pflichtige vor dem ersten nach dem 31. Dezember 1986
beginnendenWirtschaftsjahrentgeltlicherworbenhat, ist
8 7 Abs. 1 Satz 3 mit der Maßgabe anzuwenden, daß
1. als Anschaffungskostender Wert gilt, mit dem der

Geschäfts-oder Firmenwertin der Bilanz auf den
erstenBilanzstichtagnach dem 30.Dezember1986
angesetzt worden ist oder anzusetzen gewesen wäre,
wenneine Verpflichtungzur Aufstellungeiner Bilanz
auf diesen Stichtag bestanden hätte,

2. als Beginnder betriebsgewöhnlichenNutzungsdauer
der Beginn des ersten Wirtschaftsjahrs gilt, das nach
dem 31. Dezember 1986 beginnt.

(7)8 7 Abs.2 Satz2 isterstmalsbeibeweglichenWirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens anzuwenden, die
nach dem 29. Juli 1981 angeschafft oder hergestellt wor-
den sind. Bei beweglichenWirtschaftsgüterndes Anlage-
vermögens,die nachdem31.August1977undvor dem
30.Juli 1981angeschaftoderhergestelltwordensind, ist
8 7 Abs.2 Satz2 des Einkommensteuergesetzes1981in
der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Dezember
1981 (BGBl. | S. 1249, 1560) weiter anzuwenden. Bei
beweglichenWirtschaftsgüterndes Anlagevermögens, die
vor dem1.September1977angeschafftoderhergestellt
worden sind, sind $ 7 Abs. 2 Satz 2 und $ 52 Abs. 8 und 9
des Einkommensteuergesetzes1975in der Fassungder
Bekanntmachungvom 5.September 1974 (BGBl. I
S. 2165)weiteranzuwenden.

(8) $7 Abs.4 und 5 in der durch Gesetz vom
19.Dezember1985 (BGBl.| S. 2434) geändertenFas-
sung ist erstmalsfür den Veranlagungszeitraum1985
anzuwenden.$7 Abs.5 in den vor Inkrafttretendes in
Satz1 bezeichnetenGesetzesgeltendenFassungenund
852 Abs.8 des Einkommensteuergesetzes1985 in der
FassungderBekanntmachungvom12.Juni 1985(BGBl. |
S. 977, 1986| S. 138)sindweiteranzuwenden.
(9)$ 7a Abs.6 desEinkommensteuergesetzes1979in

der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juni 1979
(BGBI.| S.721)istletztmalsfürdasWirtschaftsjahranzu-
wenden,dasdemWirtschaftsjahrvorangeht,fürdas$ 15a
erstmalsanzuwendenist.
(10)8 7b isterstmalsbeiEinfamilienhäusern,Zweifami-

lienhäusernoderEigentumswohnungen-anzuwenden,bei
denen der Antrag auf Baugenehmigung nach dem 29. Juli
1981 gestellt worden ist oder die auf Grund eines nach
dem29.Juli 1981rechtswirksamabgeschlossenenobliga-
torischen Vertrags oder gleichstehendenRechtsakts
angeschafftwordensind.IstderAntragaufBaugenehmi-
gungvordem30.Juli 1981gestelltworden,ist$ 7b anzu-
wenden,wenn mit den Bauarbeitennach dem 29.Juli
1981 begonnen worden ist. Bei Einfamilienhäusern, Zwei-
familienhäusern oder Eigentumswohnungen, bei denen
der Antragauf Baugenehmigungvor dem30.Juli 1981
gestelltund bei denen mit den Bauarbeitenvor dem
30.Juli 1981begonnenwordenist oder die auf Grund
eines vor dem 34. Juli 1981 rechtswirksamabgeschlosse-
nen obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden
Rechtsaktsangeschafftwordensind,ist$ 7b indenbishe-
rigen Fassungen weiter anzuwenden. Die Sätze1 bis 3
gelten entsprechendbei Ausbauten und Erweiterungen an

einem Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder an einer
Eigentumswohnung.
(11) 8 7 d ist erstmals anzuwenden

1. bei Wirtschaftsgütern,die nach dem 31.Dezember
1980angeschafftoderhergesteiitwordensind,

2. beinachträglichenAnschaffungskosten,die nachdem
31. Dezember 1980 entstanden sind, sowie bei nach-
träglichen Herstellungsarbeiten,die nach dem
31.Dezember1980abgeschlossenwordensind,

9. bei nach dem 31.Dezember1980 aufgewendeten
AnzahlungenaufAnschaffungskostensowiebei nach
dem 31.Dezember1980 entstandenenTeilherstel-
lungskosten und

4. beiRechtenaufMitbenutzungvonWirtschaftsgüternim
Sinne des $ 7d Abs. 7, die nach dem 31. Dezember
1980 erworben worden sind.

Beivordem1.Januar1981angeschafftenoderhergestell-
ten Wirtschaftsgütern,entstandenen nachträglichen
Anschaffungskosten,abgeschlossenennachträglichen
Herstellungsarbeitenoder erworbenenRechten auf Mitbe-
nutzungvonWirtschaftsgüternist$7d inderFassungdes
Einkommensteuergesetzes 1979 weiter anzuwenden; ...
dasselbegiltbei vordem1.Januar 1981aufgewendeten-
Anzahlurger euf Arschaffungskosten sowie bei vor dem
1.Januar 1981entstandenenTeilherstellungskosten.
(12)8 10Abs. 1Nr.5desEinkommensteuergesetzesin

der vor dem 1. Januar 1975 geltenden Fassung ist auf
Vermögensteuer,diefürKalenderjahrevordem1.Januar
1975 festgesetzt worden ist, weiter anzuwenden.

(13)8 10Abs. 6Nr.1giltentsprechendbeiVersicherun-
gen auf den Erlebens-oderTodesfallgegenEinmalbei-
trag,wenndiesernach$ 10Abs.1Nr.2 Buchstabebdes
Einkommensteuergesetzesin den Fassungen,die vor
deminAbsatz1Satz1bezeichnetenZeitraumgelten,als
Sonderausgabeabgezogenwordenist.
(14)8 10eAbs. 1 bis5 isterstmalsbeiWohnungenim

eigenen Haus oder bei Eigentumswohnungen oder bei
Ausbautenund Erweiterungenanzuwenden,wenn das
Hausoderdie Eigentumswohnungnachdem31.Dezem-
ber 1986hergestelltoderangeschafftwordenistoderder
Ausbau oder die Erweiterung.nachdem 31.Dezember
1986fertiggestelltwordenist.
(15)8 13Abs. 2 Nr. 2und 8 13a Abs. 3 Nr. 4 und Abs. 7

sind letztmalsfür denVeranlagungszeitraum1986anzu-
wenden.Sind im Veranlagungszeitraum1936bei einem
Steuerpflichtigenfürdievon ihmzu eigenenWohnzwek-
kenoderzuWohnzweckendesAltenteiiersgenutzteWoh-
nung die Voraussetzungen für die Anwendung des $ 13
Abs. 2 Nr. 2 und des $ 13a Abs. 3 Nr. 4 und Abs. 7 erfüllt,
so sinddieseVorschriftenletztmalsfürdenVeranlagungs-
zeitraum1998anzuwenden.Wirdaufeinemzumland-und
forstwirtschaftlichenBetriebsvermögengehörendenGrund
undBodenvomSteuerpflichtigeneineWohnungzu eige-
nenWohnzweckenodereineAltenteilerwohnungerrichtet
und erst nach dem 31. Dezember 1986 fertiggestellt,so
giltSatz2 entsprechend,wennderAntragauf Baugeneh-
migungvordem1.März1986gestelltwordenistunddie
Wohnung im Jahr der Fertigstellung zu eigenen Wohn-
zweckendesSteuerpflichtigenoderzuWohnzweckendes
Altenteilers genutzt wird. Der Steuerpflichtigekann in den
Fällen der Sätze 2 und 3 für einen Veranlagungszeitraum



nach dem Veranlagungszeitraum 1986 unwiderruflich
beantragen, daß $ 13 Abs. 2 Nr. 2 und $ 13a Abs. 3 Nr. 4
undAbs.7 ab diesemVeranlagungszeitraumnichtmehr
angewendet werden. Absatz 21 Sätze 4 und6 ist entspre-
chend anzuwenden. Im Fall des Satzes 4 gelten die Woh-
nung des Steuerpflichtigenund die Altenteilerwohnung
sowiederdazugehörendeGrundundBodenzu demZeit-
punkt.als entnommen, bis zu dem 8 13 Abs. 2 und $ 13a
Abs. 3 Nr. 4 und Abs. 7 letztmals angewendet werden, in
den anderenFällen zum Ende des Veranlagungszeit-
raums1998.Der EntnahmegewinnbleibtaußerAnsatz.
Werden nach dem 31. Dezember 1986

1. die Wchnung und der dazugehörendeGrund und
Boden entnommen oder veräußert, bevor sie nach
Satz 6 als entnommen gelten, oder

2. einevordem1.Januar 1987einemDrittenentgeltlich
zurNutzungüberlasseneWohnungundderdazugehö-
rendeGrundund.Boden.vor dem1.Januar 1999für
eigene Wohnzweckaoder für Wohnzweckeeines
Altenteilersentnommen,

so bleibtderEntnahme-oderVeräußerungsgewinneben-
falls außer Ansatz; Nummer2 ist nur anzuwenden, soweit
nicht Wohnungen vorhanden sind, die Wohnzwecken des
Eigentümersdes BetriebsoderWohnzweckeneinesAl-
tenteilersdienenunddie unterSatz6 oder unterNum-
mer 1 fallen. Die Sätze1 bis 8 sind auch anzuwenden,
wenn die Wohnungim Veranlagungszeitraum1986 zu
einem land- und forstwirtschaftlichenBetriebsvermögen
gehört hat und einem.Drittenunentgeltlichüberlassen
wordenist;dieWohnungdes Steuerpflichtigensowieder
dazugehörendeGrundundBodengeltenzum31.Dezem-
ber 1986 als entnommen, wenn der Nutzungswert beim
Nutzendenanzusetzenwar.HatdasGrundstückimVeran-
lagungszeitraum 1986zu einem gewerblichen oder einem
der selbständigenArbeit dienendenBetriebsvermögen
gehört,so geltendie Sätze6 bis 9 sinngemäß.

(16)FürdieerstmaligeAnwendungdes$ 13Abs.5und
des 8 18Abs.5 giltAbsatz19sinngemäß.

(17)$ 14a isterstmalsfürVeräußerungenundEntnah-
men anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1985 vor-
genommenwordensind.FürVeräußerungenundEntnah-
men, die vor dem 1. Januar 1986 vorgenommen worden
sind,ist$14aindenvordem1.Januar1986geltenden
Fassungenanzuwenden.$ 14aAbs.2 Satz3 istletztmals
auf Wohnungenund den dazugehörendenGrund und
Boden anzuwenden, die vor dem 1. Januar 1987 entnom-
menwerden.

(18)8 15Abs.3 istauchfürVeranlagungszeiträumevor
1986anzuwenden.DieTätigkeiteinerGesellschaftgiltvon
demZeitpunktan, in demerstmalsdieVoraussetzungen
des 8 15 Abs. 3 erfülltwaren, als Gewerbebetrieb. Soweit
Steuerbescheidenicht bestandskräftigsind oder unter
dem Vorbehalt der Nachprüfungstehen, werden Gewinne,
die durch die Veräußerungoder Entnahmevon Wirt-
schaftsgüternentstehen,in den Fällendes &15 Abs. 3
Nr. 2 nicht berücksichtigt,wenn das Wirtschaftsgut nach
dem 30. Oktober 1984 und vor dem 11. April 1985 veräu-
Bert oder entnommen worden ist oder wenn bei einer
Veräußerung nach dem 10. April 1985 die Veräußerung
auf einem nach dem 30. Oktober 1984 und vor dem
11.April1985rechtswirksamabgeschlossenenobligatori-
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schen Vertrag oder gleichstehendenRechtsaktberuht.
Satz 3 gilt nicht, soweit Gewinne auf Kapitalgesellschaften
oderaufPersonenentfallen,beidenendieBeteiligungzu
einemBetriebsvermögengehörtodersoweitohneAnwen-
dungder Sätze 1und2 ein Fall des $ 17 oderdes 8 23
vorläge.Die Sätze3 und 4 geltenentsprechendfür die
nachAbsatz19 Satz4 als GewinngeltendenBeträge.

(19)8 15a isterstmalsaufVerlusteanzuwenden,die in
dem nach dem 31. Dezember 1979 beginnenden Wirt-
schaftsjahrentstehen.Diesgiltnicht
1. für Verluste, die in einem vor dem 1. Januar 1980

eröffnetenBetriebentstehen;Sonderabschreibungen
nach 8 82f der Einkommensteuer-Durchführungsver-
ordnungkönnen nur in dem Umfangberücksichtigt
werden, in dem sie nach 8 82f Abs. 5 und Abs. 7 Satz 1
der Einkommensteuer-Durchführungsverordnungin
der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember
1977 (BGBi. | S. 2443).zur Entstehung oder Erhöhung
vonVerlustenführendurften.WirdmitderErweiterung
oderUmstellungeinesBetriebsnachdem31.Dezem-
ber1979begonnen,so ist$ 15aaufVerlusteanzuwen-
den, soweit sie mit der Erweiterung oder Umstellung
oder mit demerweitertenoder umgestelltenTeil des
Betriebswirtschaftlichzusammenhängenund in nach
dem31.Dezember1979beginnendenWirtschaftsjah-
renentstehen,

2. fürVerluste,die imZusammenhangmitderErrichtung
und dem Betrieb einer in Berlin (West) belegenen
Betriebsstätte des Hotel- oder Gaststättengewerbes,
die überwiegendderBeherbergungdient,entstehen,

3. fürVerluste,die imZusammenhangmitderErrichtung
und der Verwaltung von Gebäuden entstehen, die mit
öffentlichenMittelnimSinnedes 86 Abs. 1odernach
8 88 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes, im Saarland
mitÖffentlichenMittelnim Sinnedes $4 Abs. 1 oder
nach&51a desWohnungsbaugesetzesfürdas Saar-
land, gefördert sind,

4. für Verluste, soweit sie
a) durch Sonderabschreibungennach$ 82f der Ein-

kommensteuer-Durchführungsverordnung,
b) durch Absetzungen für Abnutzung in fallenden Jah-

resbeträgen nach 8 7 Abs. 2 von den Herstellungs-
kosten oder von den Anschaffungskostenvon in
ungebrauchtemZustandvom Herstellererworbe-
nen Seeschiffen,die in einem inländischenSee-
schiffsregistereingetragensind,

entstehen; Buchstabe a gilt nur bei Schiffen, deren
Anschaffungs-oderHerstellungskostenzumindestens
30 vom Hundert durch Mittel finanziert werden, die
weder unmittelbar noch mittelbar in wirtschaftlichem
ZusammenhangmitderAufnahmevonKreditendurch
den Gewerbebetrieb stehen, zu dessen Betriebsvermö-
gendas Schiffgehört.

&15a ist erstmalsanzuwenden
1. indenFällendesSatzes2 Nr.1und2aufVerluste,die

in nach dern 31.Dezember1984beginnendenWir-
schaftsjahren entstehen; in den Fällen der Nummer1
tritt an die Stelle des 31.Dezember 1984 der
31. Dezember 1989, soweit die Gesellschaft aus dem
Betrieb von in einem inländischen Seeschiffsregister
eingetragenen Handelsschiffen Verluste erzielt und



diese Verluste gesondert ermittelt,und der 31. Dezem-
ber 1979, wenn der Betrieb nach dem 10. Oktober
1979 eröffnet worden ist,

2. in den Fällen des Satzes 2 Nr. 3 auf Verluste, die in
nach dem 31.Dezember 1989 beginnendenWirt-
schaftsjahrenentstehen,

3. in den Fällen des Satzes 2 Nr. 4
a) auf Verluste, die in nach dem 31. Dezember 1989

beginnendenWirtschaftsjahrenentstehen,wenn die
Gesellschaft das Schiff vor dem 16. November 1984
bestelltodermitseinerHerstellungbegonnenhat,

b) auf Verluste, die in nach dem 31. Dezember 1994
beginnendenWirtschaftsjahrenentstehen,wenn die
Gesellschaftdas Schiff nach dem 15.November
1984besielltodermitseinerHerstellungbegonnen
hat; soweit Verluste, die in dem Betrieb der Gesell-
schaftentstehenundnachSatz2 Nr.4 odernach
8 15aAbs. 1Satz1ausgleichsfähigoderabzugsfä-
higsind,zusammendasEineinhalbfachederinsge-
samt geleisteten Einlage übersteigen, ist $ 15a auf
Verluste anzuwenden, die in nach dem 15. Novem-
ber1984beginnendenWirtschaftsjahrenentstehen.

Scheidetein Kommanditistoderein andererMitunterneh-
mer, dessen Haftung der eines Kommanditistenvergleich-
bar ist unddessenKapitalkontoin der Steuerbilanzder
GesellschaftaufGrundvonausgleichs-oderabzugsfähi-
gen Verlusten negativ geworden ist, aus der Gesellschaft
aus oder wird in einem solchen Fall die Gesellschaft
aufgelöst,sogiltderBetrag,denderMitunternehmernicht
ausgleichenmuß,als VeräußerungsgewinnimSinnedes
& 16. In Höhe der nach Satz 4 als Gewinn zuzurechnenden
Beträgesind bei den anderenMitunternehmernunter
Berücksichtigungder für die Zurechnungvon Verlusten
geltenden Grundsätze Verlustanteile anzusetzen. Bei der
Anwendungdes$ 15aAbs.3 sindnurVerlustezuberück-
sichtigen,aufdie $ 15aAbs. 1 anzuwendenist.

(19a)$ 19adesEinkommensteuergesetzes1983inder
Fassung der Bekanntmachungvom 24.Januar 1984
(BGBl.I S. 113)istfürVermögensbeteiligungen,dienach
dem 31.Dezember1983 und vor dem 1.Januar 1987
nach $ 19a überlassen wurden, weiter anzuwenden.
& 19a Abs. 6 Satz 5 des Einkommensteuergesetzes in der
inSatz1genanntenFassungistfürVermögensbeteiligun-
gen weiter anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1986aufGrundeinesvor dem1.Januar 1987gefaßten
Beschlussesüberlassenwerden.

(20) 820 Abs. 1 Nr.6 ist erstmals für nach dem
31.Dezember1974zugeflosseneZinsenaus Versiche-
rungsverträgenanzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1973 abgeschlossen worden sind.

(21)821Abs.2 Satz 1und$ 21asindletztmalsfürden
. Veranlagungszeitraum 1986 anzuwenden. Haben bei
einer Wohnung im eigenen Haus bei dem Steuerpflichti-
gen im Veranlagungszeitraum 1986 die Voraussetzungen
fürdie Ermittlungdes Nutzungswertsals Überschußdes
Mietwerts über die Werbungskosten oder die Betriebsaus-
gaben vorgelegen, so ist 8 21 Abs. 2 Satz 1 für die folgen-
den Veranlagungszeiträume, in denen diese Vorausset-
zungen vorliegen, weiter anzuwenden; der Nutzungswert
ist insoweit bis einschließlich Veranlagungszeitraum 1998
nach $ 2 Abs. 2 zu ermitteln.Der Steuerpflichtigekann für

einen Veranlagungszeitraum nach demVeranlagungszeit-
raum1986unwiderruflichbeantragen,daßSatz2 abdie-
sem Veranlagungszeitraum nicht mehr angewendet wird.
Haben bei einer Wohnung im eigenen Haus bei dem
Steuerpflichtigen im Veranlagungszeitraum 1986 die Vor-
aussetzungenfür die Inanspruchnanmevon erhöhten
AbsetzungenvorgelegenundfindetSatz2 keineAnwen-
dung, könnendie den erhöhtenAbsetzungenentspre-
chendenBeträgewie Sonderausgabenbis einschließlich
des Veranlagungszeitraums abgezogen werden, in dem
der Steuerpflichtige die erhöhten Absetzungen letztmals
hätteinAnspruchnehmenkönnen.Entsprechendesgiltfür
Aufwendungen nach 8 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe q Satz 5
in Verbindungmit $ 82a Abs.3 der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnungin derjeweilsanzuwendenden
Fassung und für den erweitertenSchuldzinsenabzug nach
821aAns.4.Werdenaneinerzu eigenenWohnzwecken
genutzten Wohnung im eigenen Haus nach dem
31.Dezember1986undvordem1. Januar 1992Herstel-
lungskostenfür Maßnahmenim Sinne des 851Abs. 1
Nr. 2 Buchstabe q, x oder y aufgewendet, die im Fall der
Vermietung nach $ 82a, $ 82g oder 8 82i der Einkommen-
steuer-Durchführungsverordnungin derjeweilsanzuwen-
denden Fassung zur Vornahme von erhöhten Absetzun-
genberechtigenwürdenunddiederSteuerpflichtigenicht
in die Bemessungsgrundlagedes $ 10e einbezogenhat,
so könnendieHerstellungskostenimJahr derHerstellung
undin denfolgendenneunKalenderjahrenjeweilsbiszu
10vomHundertwieSonderausgabenabgezogenwerden;
dies gilt entsprechend für HerstellungskostenimSinne der
887 und12Abs.3 des SchutzbaugesetzesundfürAuf-
wendungenim Sinnedes 851 Abs. 1 Nr.2 Buchstabeq
Satz5 in Verbindungmit$ 82a Abs.3 der Einkommen-
steuer-Durchführungsverordnungin derjeweilsanzuwen-
denden Fassung. Satz 6 ist in den Fällen des Satzes 2
nichtanzuwenden.
(22)$ 32a Abs. 1 isterstmalsfürdenVeranlagungszeit-

raum1988anzuwenden.Für den Veranlagungszeitraum
1987ist8 32a Abs. 1,4 und5 in derfolgendenFassung
anzuwenden:

(1) Die tarifliche Einkommensteuer bemißt sich
nachdemzu versteuerndenEinkommen.Sie beträgt
vorbehaltlichder8832b,34und34bjeweilsinDeut-
sche Mark
1. für zu versteuernde Einkommen

bis 4 536 Deutsche Mark (Grundfreibetrag):
0;

2. für zu versteuernde Einkommen
von 4 537 Deutsche Mark bis 18 035 Deutsche
Mark:
0,22x —998;

3. für zu versteuernde Einkommen
von 18 036 Deutsche Mark bis 80 027 Deutsche
Mark:
(I2,10y- 56,02)y+600]y+2200)y+2962;

4. für zu versteuernde Einkommen
von80028DeutscheMarkbis130031Deutsche
Mark:
(42z + 5 180)z + 29 417;

5. für zu versteuernde Einkommen
von 130 032 Deutsche Mark an:
0,56x —16 433.

\



Nr. 16 —Tag derAusgabe:

„X“ist das abgerundete zu versteuernde Einkommen.
„y“ ist ein Zehntausendsteldes 18000 Deutsche
MarkübersteigendenTeilsdes abgerundetenzu ver-
steuerndenEinkommens.„z“ isteinZehntausendstel
des 80 000 Deutsche Mark übersteigenden Teils des
abgerundetenzu versteuerndenEinkommens.
(4) Für zu versteuerndeEinkommenbis 130031

DeutscheMarkergibtsichdie nachdenAbsätzen1
bis3 berechnetetariflicheEinkommensteuerausder
diesemGesetz beigefügtenAnlage4 (Einkommen-
steuer-Grundtabelle)*).
(5) Bei Ehegatten, die nach den 88 26, 26b zusam-

menzurEinkommensteuerveranlagtwerden,beträgt
die tarifliche Einkommensteuervorbehaltlichder
88 32b, 34 und 34b das Zweifache des Steuerbe-
trags, der sich für die Hälfte ihres gemeinsamzu
versteuerndenEinkommensnachdenAbsätzen1bis
3 ergibt (Splitting-Verfahren).Für zu versteuernde
Einkommenbis 260063 DeutscheMark ergibtsich
dienachSatz1berechnetetariflicheEinkommensteu-
er ausderdiesemGesetzbeigefügtenAnlage5 (Ein-
kommensteuer-Splittingtabelle)*).

(23)8833aAbs. 1 und841Abs. 1 Nr.5 sowieAbs.2
Satz 1 des Einkommensteuergesetzes1953in der Fas-
surıg der Bekanntmachungvom 15.September 1953
(BGBi. | S. 1355) gelten auch weiterhin mitder Maßgabe,
daß
1. dieVorschriftenbeieinemSteuerpflichtigenjeweilsnur

für das Kalenderjahr, in dem bei ihm die Voraussetzun-
gen für die GewährungeinesFreibetragseingetreten
sind, und für die beiden folgenden Kalenderjahre anzu-
wenden sind und

2. der Freibetrag
a) beiSteuerpflichtigen,beidenen$32aAbs.5oder6

anzuwendenist,
720 Deutsche Mark,

b) bei Steuerpflichtigen,die Kinderhaben,
840DeutscheMarkzuzüglichje 60DeutscheMark
fürdas dritteKindundjedesweitereKind und

c) bei anderen Steuerpflichtigen
540DeutscheMark

beträgt.
Als KinderdesSteuerpflichtigenzählensolche,fürdie er
einenKinderfreibetragerhält.FüreinKalenderjahr,fürdas
derSteuerpflichtigeeineSteuerermäßigungnach$ 33 für
Aufwendungenzur Wiederbeschaffungvon Hausratund
Kleidungbeantragt,wirdein Freibetragnichtgewährt.
(24)8 34f in derjeweilsgeltendenFassungist mitder

Maßgabe anzuwenden, daß der Abzug der den erhöhten
Absetzungen nach 8 7b oder nach 8 15 des Berlinförde-
rungsgesetzes entsprechenden Beträge wie Sonderaus-
gaben als die InanspruchnahmeerhöhterAbsetzungen
nach 8 34f gilt.

(25) 843 Abs. 1 Nr. 4, $43a Abs. 1 Nr. 1 und 849
Abs. 1 Nr.5 sind erstmals auf nach dem 31. Dezember
1974 zugeflosseneZinsen aus Versicherungsverträgen
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1973 abge-
schlossen worden sind.

*) Die Einkommensteuertabellenfür den Veranlagungszeitraum1987sind im BGBl.
1985I S. 1203ff.abgedruckt.
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(26) 8 50c ist erstmals für den Veranlagungszeitraum
1980 anzuwenden. Die Anwendung setzt voraus, daß der
anrechnungsberechtigteSteuerpflichtigeden Anteil in
einemnachdem31.Dezember1976abgelaufenenWirt-
schaftsjahrder Kapitalgesellschafterworbenhat.Hatder
Steuerpflichtigeden Anteil in einemvor dem 1.Januar
1980abgelaufenenWirtschaftsjahrerworben,istSatz 1
nur anzuwenden,wenn zusätzlichdie Voraussetzungen
des 839 des Körperschaftsteuergesetzes in der bis zu
diesem Zeitpunkt geltenden Fassung erfüllt sind.

(27)855 ist erstmalsanzuwenden
1. bei der Gewinnermittlungnach $4 Abs.1 für Wirt-

schaftsjahre, die nacn dem 30. Juni 1970 enden,
2. beiderGewinnermittlungnach$4Abs.3 aufVeräuße-

rungenoder Entnahmen
a) nachdem30.Juni 1970,wennderGrundundBo-

den zum Anlagevermögen eines land- und forstwirt-
schaftlichenBetriebsvermögens,

b) nach dem 14.August 1971,wennder Grundund
Boden zum Anlagevermögeneines gewerblichen
Beiriebsvermögensoder eines der selbständigen
ArbeitdienendenVermögens

gehörte,es sei denn, die Veräußerungberuhtauf
einem vor dem jeweiligen Stichtag rechtswirksam
abgeschlossenenobligatorischenVertragodergleich-
stehendenRechtsakt.

88 52a und53
(weggefallen)

853a
Schlußvorschrift zu $ 33a Abs. 3 EStG 1981

(Sondervorschrift zum Abzug von Aufwendungen
für Dienstleistungenzur Beaufsichtigung

oder Betreuungeines Kindes)
(1) 8 33a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuerge-

setzes 1981 in der Fassung der Bekanntmachung vom
6. Dezember1981(BGBl. 1S. 1249)istbeiSteuerfestset-
zungenfür die Veranlagungszeiträume1980bis 1982in
der. folgenden Fassung anzuwenden, wenn am
24. Dezember 1982 die betreffende Steuerfestsetzung
noch nicht bestandskräftig ist oder unter dem Vorbehalt
der Nachprüfungsteht:
Erwachsen einem SteuerpflichtigenAufwendungenfür
Dienstleistungen zur Beaufsichtigung oder Betreuung
einesKindesimSinnedes$ 32Abs.4,wirdaufAntragdie
Einkommensteuerdadurchermäßigt,daßdieAufwendun-
gen, höchstens jedoch ein Betrag von 1200 Deutsche
Mark im Kalenderjahr für jedes Kind, das das 18. Lebens-
jahrnochnichtvollendethat,vomGesamtbetragderEir-
künfteabgezogenwerden.
(2)Nachdem3. November1982bestandskräftiggewor-

dene Steuerbescheidesind auf Antrag enstsprechend
Absatz 1 zu ändern, soweit sich die vorstehende Fassung
zugunstendes Steuerpflichtigenauswirkt;der Antragist
beimFinanzamtschriftlichoderdurchErklärungzurNie-
derschrift zu stellen.

853b
(weggefallen)
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854
Schlußvorschriften

(Sondervorschriftenfür den Abzug zwangsläufiger
Unterhaltsaufwendungen

für die Veranlagungszeiträume 1971 bis 1974)

(1) $ 33a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes in der
Fassung der Bekanntmachungvom 15.August 1961
(BGBi.I S. 1253)ist beiSteuerfestsetzungenfürdieVer-
anlagungszeiträume1971bis 1974in derfolgendenFas-
sung anzuwenden, wenn am 1. Januar 1985 die betref-
fende Steuerfestsetzungnoch nicht bestandskräftigist
oder unterdemVorbehaltder Nachprüfungsteht:
Erwachseneinem Steuerpflichtigenzwangsläufig($33
Abs. 2) Aufwendungen für den Unterhalt und eine etwaige
Berufsausbildungvon Personen,für die derSteuerpflich-
tige keinen Kinderfreibetragnach 8 32 Abs. 2 des Einkom-
mensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom15.August1974(BGBi.I S. 1993)erhält,sowirdauf
Antragdie Einkommensteuerdadurchermäßigt,daßdie
Aufwendungen,höchstensjedochein Betragvon 3 000
DeutscheMarkimKalenderjahrfürjedeunterhalteriePer-
son, vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogenwerden.
Voraussetzung ist, daß die unterhaltene Person kein oder
nur ein geringesVermögenbesitzt.Hatdie unterhaltene
PersonändereEinküniteoderBezüge,diezurBestreitung
desUnterhaltsbestimmtodergeeignetsind,sovermindert
sichderBetragvon3 000DeutscheMarkumdenBetrag,
umdendieseEinkünfteundBezügedenBetragvon3 600
DeutscheMark übersteigen.Werdendie Aufwendungen
füreineunterhaltenePersonvonmehrerenSteuerpflichti-
gen getragen,so wird bei jedem der Teil des sich hiernach
ergebendenBetragsabgezogen,der seinemAnteilam
Gesamtbetragder Leistungenentspricht.
(2)Nachdem22. Februar1984bestandskräftiggewor-

dene Steuerbescheide für die Veranlagungszeiträume
1971 bis 1974 sind auf Antrag entsprechend Absatz 1 zu
ändern, soweit sich die vorstehende Fassung zugunsten
desSteuerpflichtigenauswirkt;derAntragistbeimFinanz-
amtschriftlichoder durchErklärungzur Niederschriftzu
stellen.

855
Schlußvorschriften

(Sordervorschriften für die Gewinnermittiung
nach 8 4 oder nach Durchschnittssätzen

bei vor dem 1. Juli 1970
angeschafftemGrund und Boden)

(1) Bei Steuerpflichtigen,derenGewinnfür das Wirt-
schäftsjahr, in das der 30. Juni 1970 fällt, nichtnach $ 5 zu
ermitteln ist, gilt bei Grund und Boden, der mitAblauf des
30.Juni 1970zu ihremAnlagevermögengehörthat,als
Anschaffungs-oderHerstellungskosten(84Abs.3 Satz4
und86 Abs. 1 Nr.2 Satz1)dasZweifachedesnachden
‚Absätzen2 bis 4 zu ermittelndenAusgangsbetrags.

(2) Bei der Ermittlungdes Ausgangsbetragsdes zum
land- und forstwirtschaftliconenVermögen (8 33 Abs.1
Satz1 BewertungsgesetzinderFassungderBekanntma-
chung vom 10. Dezember 1965- BGBi. I S. 1861—,zuletzt
geändert durch das Bewertungsänderungsgesetz 1971
vom 27. Juli 1971 —BGBl. I S. 1157) gehörenden Grund
undBodensist seineZuordnungzu den Nutzungenund
Wirtschaftsgütern ($ 34 Abs. 2 Bewertungsgesetz) am

1. Juli 1970 maßgebend; dabei sind die Hof- und Gebäu-
deflächen sowie die Hausgärten im Sinne des $ 40 Abs. 3
des Bewertungsgesetzesnicht in die einzelneNutzung
einzubeziehen. Es sind anzusetzen:
1. Bei Flächen,dienachdemBodenschätzungsgesetzin

der imBundesgesetzblattTeil Ill, Gliederungsnummer
610-8, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt
geändertdurchArtikel95 Nr.4 des Einführungsgeset-
zes zur Abgabenordnungvom 14.Dezember1976
(BGBI.1S. 3341),zu schätzensind,fürjedeskataster-
mäßigabgegrenzteFlurstückder Betragin Deutscher
Mark, der sich ergibt, wenn die für das Flurstück am
1.Juli 1970imamtlichenVerzeichnisnach$ 2 Abs.2
derGrundbuchordnung(Liegenschaftskataster)ausge-
wiesene Ertragsmeßzahlvervierfachtwird. Abwei-
chendvon Satz 1 sind für Flächender Nutzungsteile
a) Hopfen, Spargel, Gemüsebau und Obstbau

4,00 Deutsche Mark je Quadratmeter,
b) Blumen- und Zierpflanzenbau sowie Baumschulen

5,00 Deutsche Mark je Quadratmeter
anzusetzen,wennderSteuerpflichtigedemFinanzamt
gegenüber bis zum 30. Juni 1972 eineErklärung über
dieGröße,LageundNutzungderbetreffendenFlächen
abgibt,

2. für Flächender forstwirtschaftliichenNutzungje Qua-
dratmeter 1,00 Deutsche Mark,

3. für Flächen der weinbaulichen Nutzung der Betrag, der
sichunterBerücksichtigungdermaßgebendenLagen-
vergleichszahl (Vergleichszahl der einzelnen Weinbau-
lage,$39Abs. 1 Satz3 und8 57 Bewertungsgesetz),
die fürausbauendeBetriebsweisemitFaßweinerzeu-
gunganzusetzenist,aus der nachstehendenTabelle
ergibt:

Ausgangsbetrag
Lagenvergleichszahl je Quadratmeter

in DM

bis 20 2,50
21 bis 30 3,50
31 bis 40 5,00
41 bis 50 7,00
51 bis 60 8,00
61 bis 70 9,00
71 bis 100 10,00
über 100 12,50

4. für Flächender sonstigenland- und forstwirtschaft-
lichenNutzung,auf die Nummer1 keineAnwendung
findet,jeQuadratmeter 1,00DeutscheMark,

5. für Hofflächen,Gebäudeflächenund Hausgärtenim
Sinne des $40 Abs.3 des Bewertungsgesetzesje
Quadratmeter 5,00 Deutsche Mark,

6. fürFlächendesGeringstlandesje Quadratmeter
0,25 Deutsche Mark,

7. für Flächen des Abbaulandes je Quadratmeter
0,50 Deutsche Mark,

8. für Flächen des Unlandes je Quadratmeter
0,10 Deutsche Mark.



(3) Lag am 1. Juli 1970 kein Liegenschaftskataster vor,
in dem Ertragsmeßzahlenausgewiesensind, so ist der
Ausgangsbetragin sinngemäßerAnwendungdes Absat-
zes2 Nr.1 Satz1 auf der Grundlageder durchschnitt-
lichen Ertragsmeßzahlder landwirtschaftlichenNutzung
eines Betriebs zu ermitteln, die die Grundlage für die
Hauptfeststellungdes Einheitswertsauf den1. Januar
1964bildet.Absatz2 Nr. 1 Satz2 bleibtunberührt.
(4)Beinichtzumland-undforstwirtschaftlichenVermö-

gengehörendenGrundundBodenistalsAusgangsbetrag
anzusetzen:
1. Für unbebaute Grundstücke der auf den 1. Januar

1964festgestellteEinheitswert.Wirdaufden1.Januar
1964kein Einheitswertfestgestelltoder hat sich der
Bestand des Grundstücks nach dem 1. Januar 1964
und vor dem 1. Juli 1970 verändert, so ist der Wert
maßgebend, der sich ergeben würde, wenn das Grund-
stück nach seinem Bestand vom 1. Juli 1970 und nach
den Wertverhältnissen vom 1. Januar 1964 zu bewer-
ten wäre;

2. für bebaute Grundstücke der Wert, der sich nach Num-
mer1ergebenwürde,wenndas Grundstückunbebaut
wäre.

(5)WeistderSteuerpflichtigenach,daßderTeilwertfür
Grund und Boden im Sinne des Absatzes1 am1. Juli
1970 höher ist als das Zweifache des Ausgangsbetrags,
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so ist auf Antrag des Steuerpflichtigen der Teilwert als
Anschaftungs-oder Herstellungskostenanzusetzen.Der
Antrag ist bis zum 31. Dezember 1975bei dem Finanzamt
zu stellen, das für die Ermittlung des Gewinns aus dem
Betriebzuständigist.DerTeilwenistgesondertfestzustel-
len.Vor dem 1.Januar 1974brauchtdiese Feststellung
nur zu erfolgen, wenn ein berechtigtes Interesse des Steu-
erpflichtigengegebenist.Die Vorschriftender Abgaben-
ordnungundder Finanzgerichtsoranungüberdie geson-
derte Feststellungvon Besteuerungsgrundlagengelten
entsprechend. °
(6) Verluste,die bei der Veräußerungoder Entnahme

vonGrundundBodenimSinnedesAbsatzes1entstehen,
dürfen bei der Ermittlungdes Gewinns in Höhe des
Betrags nicht berücksichtigtwerden, um den der Veräuße-
rungspreisoderderan dessenStelletretendeWertnach
Abzug der Veräußerungskostenunterdem Zweifachen
des Ausgangsbetragsliegt. Entsprechendesgilt bei
Anwendungdes 86 Abs. 1 Nr.2 Satz2.
(7)GrundundBoden,der nach$4 Abs. 1 Satz5 des

Einkommersteiergesetzes 1969 nicht anzusetzen war, ist
wie eine Einlage zu behandeln; er ist dabei mit dem nach
Absatz 1 oder 5 maßgebenden Wert anzusetzen.

3 56
(weggefallen)

(zu $ 32a Abs.4 und5)
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Anlage 3 zum Einkommensteuergesetz
(zu $4d Abs. })

Tabelle für die Errechnung des Deckungskapitals
für lebenslänglich laufendeLeistungen

von Unterstützungskassen

Die Jahresbeträgeder
laufendenLeistungensindzu

ErreichtesAlter vervielfachenbei Leistungen
des Leistungsempfängers

(Jahre) an männliche anweibliche
Leistungs- Leistungs-

ernpfängermit| empfängermit
1 2 3

bis 26 11 17°
27bis 29 12 17 nu
30 13 17
31 bis 35 13 16
36 bis 39 14 16
40 bis 46 14 15
47 und 48 14 14
49 bis 52 13 14
53 bis 56 13 13
57 und 58 13 12
59 und 60 12 12
61 bis 63 12 11
64 11 11
65 bis 67 11 10
68 bis 71 10 9
72 bis 74 9 8
75bis 77 8 7
78 8 6
79 bis 81 7 6
82 bis 84 6 5
85 bis 87 5 4
88 4 4
89 und 90 4 3
91 bis 93 3 3
94 3 2
95 undälter 2 2

Anlagen 4 und 5 zum Einkommensteuergesetz
(zu 852 Abs.23b)

Einkommensteuer-Grundtabelle
und

Einkommensteuer-Splittingtabelle
für 1986 und 1987

(abgedrucktimBGBl.19851 $. 1203ff.)



1986 Ausgegeben zu Bonn am 29. April 1986 Nr. 16

Tag

15.4. 86

15.4. 86

17.4. 86

16.4. 86

Inhalt

Neufassung des Einkommensteuergesetzes
611-1

Neufassung des Biersteuergesetzes
612-6

Verordnung über das Berufsbild und über die Prüfungsanforderungen im praktischen und im
fachtheoretischenTeil der Meisterprüfungfür das Uhrmacher-Handwerk(Uhrmachermeister-
verordnung- UhrmMstrV)

neu:7110-3-84

Entscheidungdes Bundesverfassungsgerichts(zuden$$ 2 und 13des GesetzeszurRegelung
vonHärtenimVersorgungsausgleich)

1104-5,404-19-3

Seite
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527

533

536

Bekanntmachung
der Neufassung des Einkommensteuergesetzes

Vom 15. April 1986

Auf Grund des 8 51 Abs. 4 Nr. 3 des Einkommensteuergesetzes 1985 in der
Fassung der Bekanntmachung vom 12. Juni 1985 (BGBl. I S. 977; 1986I
S. 138)wirdnachstehendderWortlautdesEinkommensteuergesetzesinder
jetztgeltendenFassung bekanntgemacht.Die Neufassungberücksichtigt:
1. die Fassung der Bekanntmachungvom 12. Juni 1985 (BGBl. I S. 977;

1986 1S. 138),
2. den am 29. Juni 1985 in Kraft getretenenArtikel 1 des Gesetzes vom

26. Juni 1985 (BGBl. | S. 1159),
3. denam 17.Juli 1985 in Kraft getretenenArtikel6 des Gesetzesvom11.

Juli 1985 (BGBl. I S. 1277),
4. den am 1. Januar 1986 in Kraft getretenen$ 29 des Gesetzes vom

6. Dezember1985 (BGBl. I S. 2154),
5. denam1.Januar 1986inKraftgetretenenArtikel10Abs. 15desGesetzes

vom 19. Dezember 1985 (BGBl. I S. 2355),
6. den mitWirkungvom 1. Januar 1985 in Kraft getretenenArtikel 1 des

Gesetzes vom19.Dezember1985 (BGBl. | S. 2434),
7. den am 25. Dezember 1985 in Kraft getretenen Artikel 7 des Gesetzes vom

19.Dezember1985 (BGBl. | S. 2436),
8. den am 1. Januar 1986 in Kraft getretenen$ 7 des Gesetzes vom

18. Februar1986 (BGBl. IS. 280).

Bonn, den 15. April 1986

Der Bundesminister der Finanzen
Stoltenberg
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Haus ...2000cueseeeeeeeneeeeeeenenn



g) Sonstige Einkünfte
Artender sonstigenEinkünfte .......
Spekulationsgeschäfte..............

h) GemeinsameVorschriften
Gemeinsame Vorschriften ...........
Altersentlastungsbetrag.............
Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag .....

ill. Veranlagung
Veranlagungszeitraum, Steuererklärungs-
[6)1[Te1
Veranlagungvon Ehegatten............---
Getrennte Veranlagung von Ehegatten .....
ZusammenveranlagungvonEhegatten.....
Besondere Veranlagung für den Ver-
anlagungszeitraumder Eheschließung .....
(weggefallen) ...... 22222220eeeenenennnen
Besteuerungbei fortgesetzterGütergemein-
Schaft .......2222220eneneenenenneneenenens
(weggefallen).........222ceeeeeenenenren
(weggefallen) ...........22222222cnneneen
Pauschbesteuerung ....:.2222ec scene

IV. Tarif
Kinder, Kinderfreibetrag, Sonderfreibeträge
Einkommensteuertarif.......2222cceeeennn:
Progressionsvorbehält..........ccccccc0 0:
AußergewöhnlicheBelastungen ...........
Außergewöhnliche Belastung in besonderen
Fällen .....2222222eeeeeeennenerenenennene
Pauschbeträge für Körperbehinderte und Hin-
terbliebene ........222ce2neeseeeneeeeeenn
Kinderbetreuungskosten Alleinstehender ..
Steuersätze bei außerordentlichenEinkünf-
11:1 RE
(weggefallen)....22 22222cee eeneenennenn
Steuersätze bei außerordentlichenEinkünf-
ten aus Forstwirtschaft ......2....22222...

V. Steuerermäßigungen

1. Steuerermäßigung bei ausländischen Ein-
künften
Steuerermäßigungbei ausländischenEin-
künften ......2222222seeensneeseeeennen

2. Steuerermäßigung bei Einkünften aus
Land- und Forstwirtschaft
Steuerermäßigung bei Einkünften aus
Land- und Forstwirtschaft ..............

2a. Steuerermäßigung für Steuerpflichtige
mit zwei und mehr Kindern bei In-
anspruchnahme erhöhter Absetzungen
nach87b
Steuerermäßigung für Steuerpflichtige mit
zwei und mehr Kindern bei Inanspruch-
nahme erhöhter Absetzungen nach $7b

2b. Steuerermäßigung bei Ausgaben zur För-
derung staatspolitischer Zwecke
Steuerermäßigung bei Ausgaben zur För-
derung staatspolitischer Zwecke .......
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3. Steuerermäßigungbei Belastungmit Erb-
schaftsteuer
Steuerermäßigungbei BelastungmitErb-
schaftsteuer .........222222eceeeeeenee

1. Erhebung der Einkommensteuer
Entstehungund Tilgung der Einkommen-
511107: RER
Ausschluß der Anrechnungvon Körper-
schaftsteuer in Sonderfällen ............
Vergütungvon Körperschaftsteuer......
Vergütung von Körperschaftsteuer auf
GrundvonSammelanträgen...........-
Vergütung von Körperschaftsteuer in
Sonderfällen ........22222cnecneeennen
Vergütungdes Körperschaftsteuer-Erhö-
hungsbetrags an beschränkt Einkommen-
steuerpflichtige......222222sssera ene
Einkommensteuer-Vorauszahlung ......

2. Steuerabzug vom Arbeitsiohn (Lohn-
steuer)
Erhebung der Lohnsteuer ..............
Höheder Lohnsteuer ..........c22....:
Lohnsteuerklassen ........22.2cscr0 0:
Lohnsteuertabellen....................
Lohnsteuerkarte.......222eeeeee nen
Freibetrag beim Lohnsteuerabzug ......
Durchführungdes Lohnsteuerabzugsfür
unbeschränkteinkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer.........222222c seen
DurchführungdesLohnsteuerabzugsohne
Lohnsteuerkarte ...........222ecs en.
Durchführungdes Lohnsteuerabzugsfür
beschränkt einkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer........22ssseesee rer:
Pauschalierungder Lohnsteuerin beson-
derenFällen .......2ceeeeeeneunennrne
Pauschalierungder Lohnsteuer für Teil-
zeitbeschäftigte .........22.. 2220er:
Pauschalierung der Lohnsteuer bei be-
stimmtenZukunftssicherungsleistungen.
AufzeichnungspflichtenbeimLohnsteuer-
E=|0)A1[>
AnmeldungundAbführungderLohnsteuer
Abschluß des Lohnsteuerabzugs Pe
Änderung des Lohnsteuerabzugs .......
Lohnsteuer-Jahresausgleich ...........
Gemeinsamer Lohnsteuer-Jahresaus-
gleichfür Ehegatten ..........:-.......
Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den
Arbeitgeber .........:2222sserenenn ren
ÖrtlicheZuständigkeitderFinanzämterim
Lohnsteuerverfahren ............-......
Haftungdes ArbeitgebersundHaftungbei
Arbeitnehmerüberlassung.............-
Anrufungsauskunft ........2.22222222200:
Lohnsteuer-Außenprüfung ..........:...

3. Steuerabzugvom Kapitalertrag (Kapital-
ertragsteuer)
Kapitalerträge mit Steuerabzug .........
Bemessung der Kapitalertragsteuer .....
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Entrichtung der Kapitalertragsteuer in den
Fällendes $ 43 Abs. 1 Nr. 1bis5 ...... 844
Abstandnahme vom Steuerabzug ....... 8 44a
Erstattungder Kapitalertragsteuer...... 8 44b
Erstattung von Kapitalertragsteuer an be-
stimmte Körperschaften, Personenver-
einigungen und Vermögensmassen ..... 8 44c
(weggefallen) ...............ccn.... 845
Anmeldung und Bescheinigung der
Kapitalertragsteuer.......... oreennnne 845a
Entrichtung der Kapitalertragsteuer in den
Fällen des $ 43 Abs. INr.6 ........... 8 45b

4. Veranlagung von Steuerpflichtigen mit
steuerabzugspflichtigenEinkünften
VeranlagungbeiBezugvonEinkünftenaus
nichtselbständiger Arbeit ............... 846
Besondere Behandlung von Einkünften
ausLand-undForstwirtschaft,Gewerbe-
betrieb oder Kapitalvermögenim Sinne
des 8 43 Abs. 1 Nr.5 .......222........ 8 46a
(weggefallen) ...........cccceceeeennn 847

VH. (weggefallen) ...........22222cceeeecceenn 848

Vill. Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger
BeschränktsteuerpflichtigeEinkünfte...... 849
Sondervorschriftenfür beschränkt Steuer-
pflichtige ........2.2222222eoceeeeeeeencen8 50

I. Steuerpflicht

81
(1)NatürlichePersonen,dieimInlandeinenWohnsitz

oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig.Zum Inland im
Sinne dieses Gesetzes gehörtauch der der Bundes-
republikDeutschlandzustehendeAnteil am Festland-
sockel, soweit dort Naturschätzedes Meeresgrundes
und des Meeresuntergrundes erforscht oder ausge-
beutet werden.

(2) Unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind
auch deutsche Staatsangehörige, die
1. imInlandwedereinenWohnsitznochihrengewöhn-

lichenAufenthalthabenund
2. zu einer inländischen juristischen Person des öffent-

lichenRechts in einemDienstverhältnisstehenund
dafür Arbeitslohn aus einer inländischen öffentlichen
Kasse beziehen,

sowiezu ihremHaushaltgehörendeAngehörige,diedie
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen oder keine Ein-
künfte oder nur Einkünfte beziehen, die ausschließlich
im Inland einkommensteuerpflichtig sind. Dies gilt nur
für natürliche Personen, die in dem Staat, in dem sie

Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflich-
Gen ooonoonneeeeenneeeneeneenneneenenn 850a

IX. Sonstige Vorschriften, Ermächtigungs- und
Schlußvorschriften
Prüfungsrecht .......... 022222. 850b
Wertminderungvon Anteilendurch Gewinn-
ausschüttungen.........2222eecceeeeeen 8 50c
Ermächtigung..............:2eeneeeeeeen 851
Einkommensteuerals Maßstabsteuer...... 851a
Anwendungsvorschriften .................. 852
(weggefallen)......... 222er. 85a
(weggefallen) ..........2ccceeeeeeeenee 853
Schlußvorschriftzu $ 33a Abs.3 EStG 1981
(Sondervorschriftzum Abzug von Aufwen-
dungen für Dienstleistungenzur Beaufsich-
tigungoderBetreuungeines Kindes) ...... 853a
(weggefallen)............. ern 853b
Schlußvorschriften (Sondervorschriften für
denAbzugzwangsläufigerUnterhaltsaufwen-
dungenfürdie Veranlagungszeiträume1971
bis 1974) ......020cnaeeeseeeeeeennennenn 8 54
Schlußvorschriften (Sondervorschriften für
die Gewinnermittlungnach $4 oder nach
Durchschnittssätzenbeivordem1.Juli 1970
angeschafftemGrundundBoden) ......... 855
(weggefallen) ......... 2.2ccceeeeeeen. 8 56

ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben,lediglichineinemderbeschränktenEinkommen-
steuerpflichtähnlichenUmfangzu einer Steuer vom
Einkommenherangezogenwerden.
(3) Als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig gel-

ten auch deutsche Staatsangehörige, die die Voraus-
setzungendesAbsatzes2Nr.1und2erfüllen,sowieihr
nicht dauerndgetrenntlebenderEhegatte,wenn die
Steuerpflichtigenallein oderzusammenmitihremEhe-
gattenimAuslandeinkommensteuerpflichtigeEinnah-
men von nicht mehr als 5 000 Deutsche Mark im Veran-
lagungszeitraumbeziehen. Satz 1 ist entsprechend
anzuwenden bei Empfängern von Versorgungsbezügen
imSinnedes 8 19Abs.2 Satz 2Nr. 1,soweitdafürnicht
nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerungdas Besteuerungsrechtdem ausländi-
schenStaatzusteht,indemderSteuerpflichtigeseinen
Wohnsitzhat.In den Fällender Sätze 1 und2 ist $ 32
Abs. 2 für zum Haushaltdes Steuerpflichtigengehö-
rende Kinder nicht anzuwenden.

(4) NatürlichePersonen,die im Inlandweder einen
Wohnsitz noch ihren gewöhnlichenAufenthalthaben,
sind vorbehaltlichder Absätze 2 und 3 beschränkt
einkommensteuerpflichtig, wenn sie inländische Ein-
künfteimSinne des $ 49 haben.



Il. Einkommen

1. Sachliche Voraussetzungen
für die Besteuerung

82
Umfang der Besteuerung, Begriffsbestimmungen

(1) Der Einkommensteuer unterliegen
1. Einkünfteaus Land- undForstwirtschaft,
2. Einkünfteaus Gewerbebetrieb,
. Einkünfte aus selbständiger Arbeit,

4. Einkünfteaus nichtselbständigerArbeit,
5. Einkünfte aus Kapitalvermögen,
6

@

. Einkünfteaus VermietungundVerpachtung,
7. sonstige Einkünfte im Sinne des 8 22,
die der Steuerpflichtigewährendseiner unbeschränk-
ten Einkommensteuerpflichtoder als inländischeEin-
künfte während seiner beschränkten Einkommen-
steuerpflichterzielt.Zu welcher Einkunftsartdie Ein-
künfte im einzelnen Fall gehören, bestimmt sich nach
den 88 13 bis 24.
(2) Einkünfte sind

1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und
selbständigerArbeitder Gewinn (88 4 bis 7f),

2. bei den anderen Einkunftsarten der Überschuß der
EinnahmenüberdieWerbungskosten(88 8 bis 9a).
(3) Die Summe der Einkünfte,vermindertum den

Altersentlastungsbetrag, den Ausbildungsplatz-Ab-
zugsbetragund die nach $34c Abs.2 und 3 abge-
zogeneSteuer,ist derGesamtbetragder Einkünfte.
(4) Der Gesamtbetragder Einkünfte,vermindertum

die SonderausgabenunddieaußergewöhnlichenBela-
stungen, ist das Einkommen.

(5) Das Einkommen, vermindert um den Kinderfrei-
betragnach $ 32 Abs. 6, die Sonderfreibeträgenach
$32Abs.7und8 undumdiesonstigenvomEinkommen
abzuziehendenBeträge,ist das zu versteuerndeEin-
kommen; dieses bildet die Bemessungsgrundlage für
die tarifliche Einkommensteuer.

(6)DietariflicheEinkommensteuer,vermindertumdie
Steuerermäßigungen,ist die festzusetzendeEinkom-
mensteuer.

(7) Die Einkommensteuerist eine Jahressteuer.Die
Grundlagenfür ihre Festsetzung sind jeweils für ein
Kalenderjahrzu ermitteln.Besteht die unbeschränkte
oder beschränkte Einkommensteuerpflicht nicht jeweils
währendeines ganzen Kalenderjahrs,so tritt an die
Stelle des Kalenderjahrsder Zeitraumder jeweiligen
Einkommensteuerpflicht.

82a
NegativeausländischeEinkünfte

(1) NegativeausländischeEinkünfte
1. aus einer in einem ausländischen Staat belegenen

land- und forstwirtschaftlichen Betriebsstätte,
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2. aus einer in einem ausländischen Staat belegenen
gewerblichenBetriebsstätte,

3. aus der Beteiligung an einem Handelsgewerbe als
stiller Gesellschafter und aus partiarischenDar-
lehen, wenn der Schuldner Wohnsitz, Sitz oder
GeschäftsleitungineinemausländischemStaat hat,
und

4. aus derVermietungoderderVerpachtungunbeweg-
lichen Vermögens oder von Sachinbegriffen, wenn
diese in einem ausländischen Staat belegen sind,

dürfen nur mit ausländischen Einkünften der jeweils
selben Art aus demselben Staat ausgeglichen werden;
sie dürfenauch nicht nach $ 10d abgezogenwerden.
Soweit die negativenEinkünftenichtnachSatz 1 aus-
geglichen werden können, mindern sie die positiven
ausländischenEinkünftederjeweilsselbenArt,dieder
Steuerpflichtige in den folgenden sieben Veranlagungs-
zeiträumenaus demselbenStaat erzielt.

(2) Absatz 1 Nr. 2 ist nicht anzuwenden, wenn die
negativen Einkünfte aus einer gewerblichen Betriebs-
stätte imAusland stammen, die ausschließlich oder fast
ausschließlich die Herstellung oder Lieferung von
Waren, außer Waffen, die Gewinnung von Boden-
schätzensowiedieBewirkunggewerblicherLeistungen
zum Gegenstand hat, soweit diese nicht in der Errich-
tungoderdemBetriebvonAnlagen,die demFremden-
verkehr dienen, oder in der Vermietung oder der Ver-
pachtung von Wirtschaftsgütern einschließlich der
Überlassung von Rechten, Plänen, Mustern, Verfahren,
ErfahrungenundKenntnissenbestehen.

2. Steuerfreie Einnahmen

83
Steuerfrei sind
1. a) Leistungen aus einer Krankenversicherung und

aus der gesetzlichen Unfallversicherung,
b) Sachleistungenund Kinderzuschüsseaus den

gesetzlichenRentenversicherungeneinschließ-
lich der Sachleistungen nach dem Gesetz über
eineAltershilfefür Landwirte,

c) Geldleistungen nach 8 1240 der Reichsver-
sicherungsordnung,$ 17 des Angestelltenver-
sicherungsgesetzes, $ 39 des Reichsknapp-
schaftsgesetzesundden 88 7, 8 des Gesetzes
über eine Altershilfefür Landwirtesowie ent-
sprechende Geldleistungen nach 89 des
genannten Gesetzes,

d) das MutterschaftsgeldnachdemMutterschutz-
gesetz, der Reichsversicherungsordnung und
demGesetz überdie Krankenversicherungder
Landwirte,dieSonderunterstützungfürimFami-
lienhaushaltbeschäftigteFrauen,der Zuschuß
zumMutterschaftsgeldnachdemMutterschutz-
gesetz sowie Dienst- undAnwärterbezüge,die
für die Zeit des Mutterschaftsurlaubs als Mutter-
schaftsgeld aus öffentlichenKassen gezahlt
werden;

2. das Arbeitslosengeld,das Kurzarbeitergeld,das
Schlechtwettergeld,die Arbeitslosenhilfeund das
Unterhaltsgeldsowie die übrigenLeistungennach



dem Arbeitsförderungsgesetz,soweit sie Arbeit-
nehmern oder Arbeitsuchenden oder zur Förderung
der Ausbildung oder Fortbildung der Empfänger
gewährt werden;

. Kapitalabfindungen auf Grund der gesetzlichen
RentenversicherungderArbeiterundderAngestell-
ten, aus der Knappschaftsversicherungund auf
Grundder Beamten-(Pensions-)Gesetze;

. bei Angehörigen der Bundeswehr, des Bundes-
grenzschutzes,derBereitschaftspolizeiderLänder,
der Vollzugspolizeiund der Berufsfeuerwehrder
Länder und Gemeindenund bei Vollzugsbeamten
der Kriminalpolizeides Bundes, der Länder und
Gemeinden
a) der Geldwert der ihnen aus Dienstbeständen

überlassenen Dienstkleidung,
b) Einkleidungsbeihilfen und Abnutzungsentschä-

digungen für die Dienstkleidung der zum Tragen
oder Bereithalten von Dienstkleidung Verpflich-
tetenund für dienstlichnotwendigeKleidungs-
stücke der Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei,

c) Verpflegungs- und Beköstigungszuschüsse und
der Geldwert der im Einsatz unentgeltlich abge-
gebenen Verpflegung,
der Geldwert der freien ärztlichen Behandlung,
der freien Krankenhauspflege, des freien
Gebrauchs von Kur- und Heilmitteln und der
freien ärztlichen Behandlung erkrankter Ehe-
frauen und unterhaltsberechtigter Kinder;

d=

. die Geld- undSachbezügesowie die Heilfürsorge,
die SoldatenaufGrunddes 8 1 Abs. t Satz 1 des
Wehrsoldgesetzes und Zivildienstleistendeauf
Grund des 8 35 des Zivildienstgesetzes erhalten;

. Bezüge, die auf Grund gesetzlicherVorschriften
aus Öffentlichen Mitteln versorgungshalber an
Wehrdienstbeschädigte und Zivildienstbeschä-
digte oder ihre Hinterbliebenen, Kriegsbeschädigte,
KriegshinterbliebeneundihnengleichgestelltePer-
sonen gezahlt werden, soweit es sich nicht um
Bezüge handelt, die auf Grund der Dienstzeit
gewährt werden;

. AusgleichsleistungennachdemLastenausgleichs-
gesetz, Leistungennach dem Gesetz über Hilfs-
maßnahmen für Deutsche aus der sowjetischen
Besatzungszone Deutschlands und dem sowije-
tisch besetzten Sektor von Berlin in der im Bundes-
gesetzblatt Teil Hl, Gliederungsnummer 240-10,
veröffentlichtenbereinigtenFassung,zuletztgeän-
dert durchGesetz vom24. August 1972 (BGBi. I
S. 1521), und Leistungen nach dem Reparations-
schädengesetz;

. Geldrenten,Kapitalentschädigungenund Leistun-
gen im Heilverfahren, die auf Grund gesetzlicher
VorschriftenzurWiedergutmachungnationalsozia-
listischen Unrechts gewährt werden. Die Steuer-
pflicht von Bezügen aus einem aus Wiedergut-
machungsgründen neu begründeten oder wieder
begründeten Dienstverhältnis sowie von Bezügen
aus einem früheren Dienstverhältnis, die aus
Wiedergutmachungsgründen neu gewährt oder
wieder gewährt werden, bleibt unberührt;

AbfindungenwegeneinervomArbeitgeberveran-
laßten oder gerichtlich ausgesprochenen Auflö-
sung des Dienstverhältnisses,höchstens jedoch
24.000 Deutsche Mark. Hat der Arbeitnehmer das
50. Lebensjahr vollendet und hat das Dienstverhält-
nis mindestens 15 Jahre bestanden, so beträgt der
Höchstbetrag 30000 Deutsche Mark, hat der
Arbeitnehmerdas 55.Lebensjahrvollendetundhat
das Dienstverhältnis mindestens 20 Jahre bestan-
den,so beträgtderHöchstbetrag36000 Deutsche
Mark;
Übergangsgelder und Übergangsbeihilfen auf
GrundgesetzlicherVorschriftenwegenEntlassung
aus einemDienstverhältnis;
Bezüge aus ÖffentlichenMittelnoder aus Mitteln
eineröffentlichenStiftung,die wegenHilfsbedürf-
tigkeitoderals BeihilfezudemZweckbewilligtwer-
den, die Erziehung oder Ausbildung, die Wissen-
schaft oder Kunst unmittelbar zu fördern. Darunter
fallen nicht Kinderzuschläge und Kinderbeihilfen,
dieauf GrundderBesoldungsgesetze,besonderer
TarifeoderähnlicherVorschriftengewährtwerden;
aus einer Bundeskasse oder Landeskasse
gezahlte Bezüge, die in einem Bundesgesetz oder
Landesgesetzoder einer auf bundesgesetzlicher
oderlandesgesetzlicherErmächtigungberuhenden
Bestimmungoder von der Bundesregierungoder
einer Landesregierungals Aufwandsentschädi-
gungfestgesetztsindundals Aufwandsentschädi-
gung imHaushaltsplanausgewiesenwerden.Das
gleichegiltfürandereBezüge,diealsAufwandsent-
schädigungaus öffentlichenKassen anÖffentliche
DiensteleistendePersonengezahltwerden,soweit
nichtfestgestelltwird,daß sie für Verdienstausfall
oder Zeitverlust gewährt werden oder den Aufwand,
der dem Empfänger erwächst, offenbar über-
steigen;
die aus öffentlichenKassen gezahltenReiseko-
stenvergütungen und Umzugskostenvergütungen.
Vergütungen für Verpflegungsmehraufwendungen
sind nur insoweitsteuerfrei,als sie die Höchstbe-
träge nach $ 9 Abs. 4 nicht überschreiten;
ZuschüsseeinesTrägersdergesetzlichenRenten-
versicherungzudenAufwendungeneinesRentners
für seine Krankenversicherung; '
Heiratsbeihilfen und Geburtsbeihilfen, die an
Arbeitnehmer von dem Arbeitgeber gezahlt werden.
Übersteigtdie Heiratsbeihilfeden Betragvon 700
Deutsche Mark, die Geburtsbeihilfe den Betrag von
500 Deutsche Mark, so ist der übersteigende
Betrag steuerpflichtig;
die Beträge, die den imprivaten Dienst angestellten
Personen für Reisekosten und für dienstlich veran-
laßteUmzugskostengezahltwerden,soweitsie die
durch die Reise oder den Umzug entstandenen
Mehraufwendungen und bei Verpflegungsmehrauf-
wendungen die Höchstbeträge nach $ 9 Abs. 4
nichtübersteigen;
(weggefallen);
das Aufgeld für ein an die Bank für Vertriebene und
Geschädigte (Lastenausgleichsbank)zugunsten
des Ausgleichsfonds ($ 5 Lastenausgleichs-



gesetz) gegebenes Darlehen, wenn das Darlehen
nach $ 7f des Gesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. September 1953 (BGB. |
S. 1355) im Jahr der Hingabe als Betriebsausgabe
abzugsfähig war;
Entschädigungen auf Grund des Gesetzes über die
Entschädigung ehemaliger deutscher Kriegsgefan-
gener;
dieausöffentlichenMittelndesBundespräsidenten
aus sittlichen oder sozialen Gründen gewährten
Zuwendungenan besonders verdientePersonen
oder ihre Hinterbliebenen;
Zinsen aus Schuldbuchforderungen im Sinne des
8 35 Abs. 1 des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes
in der im BundesgesetzblattTeil Ill, Gliederungs-
nummer 653-1, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung;
der Ehrensold, der auf Grund des Gesetzes über
Titel,OrdenundEhrenzeicheninder imBundesge-
setzblattTeil Il, Gliederungsnummer1132-1,veröf-
fentlichtenbereinigtenFassung, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 2. März 1974 (BGBi. I S. 469),
gewährt wird;
dieLeistungennachdemHäftlingshilfegesetzinder
im BundesgesetzblattTeil Ill, Gliederungsnummer
242-1, veröffentlichten bereinigten Fassung,
zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember
1976 (BGBI. | S. 3341);
Leistungen,die auf Grunddes Bundeskindergeld-
gesetzes oder nachträglichauf Grund der durch
das Bundeskindergeldgesetz aufgehobenen
Kindergeldgesetze gewährt werden;
(weggefallen);
Aufwandsentschädigungen für nebenberufliche
Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher
oderfür eine vergleichbarenebenberuflicheTätig-
keitzur Förderunggemeinnütziger,mildtätigerund
kirchlicher Zwecke (88 52 bis 54 Abgabenordnung)
im Dienst oder Auftrageiner inländischenjuristi-
schen Person des öffentlichen Rechts oder einer
unter 85 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergeset-
zes fallendenEinrichtung.Als Aufwandsentschädi-
gungensindEinnahmenfürdieinSatz 1bezeichne-
ten Tätigkeiten bis zur Höhe von insgesamt 2 400
DeutscheMark imJahr anzusehen;
und28. (weggefallen);
das GehaltunddieBezüge,diediediplomatischen
Vertreter fremder Mächte, die ihnen zugewiesenen
Beamtenunddie in ihrenDienstenstehendenPer-
sonen erhalten, soweit sie nicht die deutsche
Staatsangehörigkeitbesitzen, sowie das Gehalt
unddieBezügederBerufskonsuln,der Konsulats-
angehörigenundderenPersonal,soweitsie Ange-
hörige des Entsendestaates sind und in der
Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin
(West) außerhalbihresAmtes oder Dienstes kei-
nen Beruf, kein Gewerbe und keine andere gewinn-
bringende Tätigkeit ausüben;
bis 41. (weggefallen);
die Zuwendungen,die auf Grund des Fulbright-
Abkommensgezahltwerden;
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derEhrensoldfürKünstlersowieZuwendungenaus
Mitteln der Deutschen Künstlerhilfe, wenn es sich
um Bezüge aus öffentlichen Mitteln handelt, die
wegen der Bedürftigkeit des Künstlers gezahlt wer-
den;

Stipendien, die unmittelbar aus öffentlichen Mitteln
oder von zwischenstaatlichen oder überstaatlichen
Einrichtungen,denendieBundesrepublikDeutsch-
landals Mitgliedangehört,zur Förderungder For-
schung oder zur Förderung der wissenschaftlichen
oder künstlerischenAusbildungoder Fortbildung
gewährtwerden.DasgleichegiltfürStipendien,die
zu den in Satz 1 bezeichneten Zwecken von einer
Einrichtung, die von einer Körperschaft des öffent-
lichen Rechts errichtet ist oder verwaltet wird, oder
von einer Körperschaft, Personenvereinigung oder
VermögensmasseimSinnedes85 Abs. 1Nr.9 des
Körperschaftsteuergesetzes gegeben werden.
Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, daß
a) die Stipendieneinen für die Erfüllungder For-

schungsaufgabeoder für die Bestreitungdes
Lebensunterhaltsunddie Deckungdes Ausbil-
dungsbedarfserforderlichenBetragnicht über-
steigen und nach den von dem Geber erlassenen
Richtlinien vergeben werden,

b) der EmpfängerimZusammenhangmitdemSti-
pendium nicht zu einer bestimmtenwissen-
schaftlichenoderkünstlerischenGegenleistung
oder zu einer Arbeitnehmertätigkeit verpflichtet
ist,
beiStipendienzur Förderungderwissenschaft-
lichen oder künstlerischen Fortbildung im Zeit-
punkt der erstmaligen Gewährungeines solchen
StipendiumsderAbschlußderBerufsausbildung
des Empfängersnicht länger als zehn Jahre
zurückliegt;

2

(weggefallen);
Bergmannsprämien nach dem Gesetz über Berg-
mannsprämien;
Leistungennach $ 14a Abs. 4 und $ 14b des
Arbeitsplatzschutzgesetzes;
LeistungennachdemUnterhaltssicherungsgesetz,
soweit sie nichtnach dessen 8 15 Abs. 1 Satz 2
steuerpflichtig sind;
laufende Zuwendungen eines früheren alliierten
Besatzungssoldaten an seine im Geltungsbereich
des Grundgesetzes ansässige Ehefrau, soweit sie
auf diese Zuwendungen angewiesen ist;
dieBeträge,diederArbeitnehmervomArbeitgeber
erhält, um sie für ihn auszugeben (durchlaufende
Gelder),unddie Beträge,durchdie Auslagendes
Arbeitnehmers für den Arbeitgeber ersetzt werden
(Auslagenersatz);
Trinkgelder, die dem Arbeitnehmer von Dritten
gezahltwerden,ohnedaßeinRechtsanspruchdar-
auf besteht, soweit sie 1200 Deutsche Mark im
Kalenderjahr nicht übersteigen;
besondereZuwendungendes Arbeitgebersan den
Arbeitnehmer nach näherer Maßgabe einer Rechts-
verordnung,soweit es aus sozialenGründenoder
zur Vereinfachungdes Besteuerungsverfahrens
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53.

54.

55.
57.

58.

59.

60.

61.

62.

geboten erscheint, die Zuwendungen ganz oder
teilweisesteuerfreizu belassen;
Zinsen aus Pfandbriefenund Kommunalobligatio-
nen, die von der Landesbank und Girozentrale Saar
vordem6.Juli 1959ausgegebenwordensind.83 a
Abs. 2 gilt entsprechend;
Zinsen aus Entschädigungsansprüchen für deut-
scheAuslandsbondsimSinneder8852bis54des
Bereinigungsgesetzes für deutsche Auslands-
bonds in der imBundesgesetzblattTeil Ill,Gliede-
rungsnummer4139-2, veröffentlichtenbereinigten
Fassung, soweit sich die Entschädigungsansprü-
che gegenden Bundoderdie Länderrichten.Das
gleichegiltfürdieZinsenaus Schuldverschreibun-
gen und Schuldbuchforderungen, die nach den
88 9, 10 und 14 des Gesetzes zur näherenRege-
lung der Entschädigungsansprüche für Auslands-
bonds in der im BundesgesetzblattTeil Ill, Glie-
derungsnummer 4139-3, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung vomBundoder von den Ländernfür
Entschädigungsansprüche erteilt oder eingetragen
werden;
und 56. (weggefallen);
die Beträge, die die Künstlersozialkasse zugunsten
des nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz
Versicherten aus dem Aufkommen von Künstler-
sozialabgabe und Bundeszuschuß an einen Träger
der Sozialversicherung oder an den Versicherten
zahlt;
das Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz und die
sonstigen Leistungen zur Senkung der Miete oder
Belastung im Sinne des $ 38 des Wohngeldge-
setzes;
Entschädigungen aus Mitteln des Ausgleichsfonds
nach dem Dritten Abschnitt des Wertpapierbereini-
gungsschlußgesetzesin der imBundesgesetzblatt
Teil Il, Gliederungsnummer 4139-1-4, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, soweit sie für Zinsen
geleistetwerden,die nach 8 3a steuerfreisind;
Leistungen aus öffentlichen Mitteln an Arbeitneh-
mer des Steinkohlen-,Pechkohlen- und Erzberg-
baues, des Braunkohlentiefbaues und der Eisen-
undStahlindustrieaus AnlaßvonStillegungs-,Ein-
schränkungs-, Umstellungs- oder Rationalisie-
rungsmaßnahmen;
Leistungen nach 8 4 Nr. 2, 8 7 Abs. 3, 88 9, 10
Abs. 1, 88 13, 15 des Entwicklungsheifer-Geset-
zes;

Ausgabendes ArbeitgebersfürdieZukunftssiche-
rung des Arbeitnehmers, soweit sie auf Grund
gesetzlicher Verpflichtung geleistet werden; ist der
Krankenversicherungsbeitrag eines krankenver-
sicherungspflichtigen Arbeitnehmers zu einer
Ersatzkassehöherals derBeitragzurgesetzlichen
Krankenkasse,so ist der Beitragsteildes Arbeit-
gebers bis zur Hälfte des Gesamtbeitrags zur
Krankenversicherungbei der Ersatzkasse steuer-
frei. Den Ausgaben des Arbeitgebersfür die Zu-
kunftssicherung,die auf Grund gesetzlicherVer-
pflichtunggeleistetwerden,werdengleichgestellt
Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Aufwendun-
gen des Arbeitnehmers

a) für eineLebensversicherung,
b) für die freiwilligeWeiterversicherungin einer

gesetzlichenRentenversicherung,
c) für eine öffentlich-rechtliche Versicherungs-

oder Versorgungseinrichtungseiner Berufs-
gruppe,

wenn der Arbeitnehmervon der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
befreitwordenist.DieZuschüssesindnurinsoweit
steuerfrei,als sie insgesamtbei Befreiungvonder
Versicherungspflichtin der gesetzlichenRenten-
versicherungder Angestelltendie Hälfte und bei
Befreiung von der Versicherungspflichtin der
knappschaftlichen Rentenversicherung zwei Drittel
der Gesamtaufwendungen des Arbeitnehmers
nicht übersteigenund nicht höher sind als der
Betrag, der als Arbeitgeberanteil bei Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung der Angestellten oder in der knappschaftlichen
Rentenversicherungzu zahlenwäre. Die Sätze 2
und 3 gelten sinngemäß für Beiträge des Arbeit-
geberszu einer Pensionskasse,wennder Arbeit-
nehmer bei diesem Arbeitgebernicht im Inland
beschäftigt ist und der Arbeitgeber keine Beiträge
zur gesetzlichen Rentenversicherung im Inland lei-
stet;BeiträgedesArbeitgeberszueinerRentenver-
sicherung auf Grund gesetzlicher Verpflichtung
sind anzurechnen;
Einkünfte der in $ 49 bezeichneten Art, wenn sie in
der DeutschenDemokratischenRepublikoder in
Berlin (Ost) bezogen worden sind;
beiArbeitnehmern,dienach8 1Abs.2oder3 unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig sind, die
Bezüge insoweit,als sie den Arbeitslohn,der bei
einer gleichwertigen Tätigkeit am Ort der zahlenden
öffentlichen Kasse dem Arbeitnehmer zustehen
würde, übersteigen; bei anderen für einen begrenz-
ten Zeitraum in ein Gebiet außerhalb des Inlands
entsandten Arbeitnehmern, die dort einen Wohnsitz
oder ihren gewöhnlichenAufenthalt haben, der
ihnen von einem inländischen Arbeitgeber
gewährteKaufkraftausgleich,soweiterdenfürver-
gleichbareAuslandsdienstbezügenach $ 54 des
Bundesbesoldungsgesetzes zulässigen Betrag
nichtübersteigt;
Beiträge des Trägers der Insolvenzsicherung (8 14
des Gesetzes zur Verbesserungder betrieblichen
Altersversorgung in der im Bundesgesetzblatt
Teil I, Gliederungsnummer 800-22, veröffentlich-
ten bereinigten Fassung) zugunsten eines Versor-
gungsberechtigten und seiner Hinterbliebenen an
eine Pensionskasse oder ein Unternehmender
Lebensversicherungzur Ablösung von Verpflich-
tungen, die der Träger der Insolvenzsicherung im
Sicherungsfall gegenüber dem Versorgungs-
berechtigten und seinen Hinterbliebenen hat. Die
LeistungenderPensionskasseoderdes Unterneh-
mens der Lebensversicherung auf Grund der Bei-
träge nach Satz 1 gehörenzu den Einkünften,zu
denendieVersorgungsleistungengehörenwürden,
die ohne Eintritt des Sicherungsfalls zu erbringen
wären.Soweitsie zudenEinkünftenaus nichtselb-
ständiger Arbeit im Sinne des $ 19 gehören, ist von
ihnen Lohnsteuer einzubehalten. Für die Erhebung



derLohnsteuergeltendiePensionskasseoderdas
Unternehmender Lebensversicherungals Arbeit-
geber und der Leistungsempfänger.als Arbeit-
nehmer;

66. Erhöhungen des Betriebsvermögens, die dadurch
entstehen, daß Schulden zum Zweck der Sanierung
ganz oder teilweise erlassen werden;

67. das Erziehungsgeld nach dem Bundeserziehungs-
geldgesetz und vergleichbare Leistungen der Län-
der.

83a
SteuerbefreiungbestimmterZinsen

(1) Steuerfrei sind
1. Zinsenaus imGeltungsbereichdes Grundgesetzes

oder in Berlin (West) ausgegebenenPfandbriefen
und Kommunalschuldverschreibungen, wenn die
Erlöse aus diesen Wertpapieren mindestens zu
90 vomHundertzurFinanzierungdes sozialenWoh-
nungsbauesundderdurchihnbedingtenKostender
AufschließungsmaßnahmenundGemeinschaftsein-
richtungenbestimmtsind;

2. Zinsen aus
a) festverzinslichen Schuldverschreibungen des

BundesundausSchatzanweisungendes Bundes
miteinerLaufzeitvonmindestensdrei Jahren,

b) festverzinslichen Schuldverschreibungen der
Länderundaus Schatzanweisungender Länder
mit einer Laufzeit von mindestensdrei Jahren,
wenn der Ausschuß für Kapitalverkehr(8 6 des
Gesetzes über den Kapitalverkehr vom
2. September1949- GesetzblattderVerwaltung
desVereinigtenWirtschaftsgebietesS. 305)fest-
gestellt hat, daß die vorgesehenen Ausgabebe-
dingungendas Kurs- undZinsgefügeamKapital-
markt nicht stören;

3. Zinsenaus vordem1.April 1952- in Berlin (West)
vor dem 27. Juni 1952 - im Geltungsbereichdes
Grundgesetzesoder in Berlin(West)ausgegebenen
festverzinslichen Wertpapieren (ausgenommen
Namenschuldverschreibungen)undaus festverzins-
lichen Wertpapieren, die in der Zeit nach dem
31. März 1952- in Berlin (West)nachdem26. Juni
1952- bis zum17.Dezember1952 imGeltungsbe-
reichdes Grundgesetzesoder in Berlin(West) aus-
gegeben und nach dem Gesetz über den Kapitalver-
kehr vom 2. September 1949 (Gesetzblatt der Ver-
waltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes S. 305)
genehmigtworden sind. Die Steuerfreiheitbezieht
sich auchaufZinsenaus vordem21.Juni 1948- in
Berlin (West) vor dem 25. Juni 1948 - außerhalb des
GeltungsbereichsdesGrundgesetzesundvonBerlin
(West) ausgegebenen festverzinslichen Wert-
papieren
a) von Geldinstituten,die nach $ 3 der 35. Durch-

führungsverordnung zum Umstellungsgesetz
(ÖffentlicherAnzeigerNr.83 vom13.September
1949) bis zum 17.Dezember1952 als verlagert
anerkanntworden sind oder vor dem 21. Juni
1948 ihren Sitz in den Geltungsbereichdes
Grundgesetzesodervordem25.Juni 1948nach
Berlin (West) verlegt haben,
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b) von anderenUnternehmen,die ihrenSitz in den
Geltungsbereichdes Grundgesetzesoder nach
Berlin (West)verlegthabenundauf derenEmis-
sionen $ 1 des Gesetzes zur Bereinigungdes
Wertpapierwesens (Wertpapierbereinigungs-
gesetz) in der im BundesgesetzblattTeil Il,
Gliederungsnummer 4139-1, veröffentlichten
bereinigtenFassung,geändertdurchGesetzvom
2. März 1974 (BGBl. | S. 469),- in Berlin (West)
& 1 des Gesetzes zur Bereinigung des Wert-
papierwesens (Wertpapierbereinigungsgesetz)
vom26. September1949 (Verordnungsblattfür
Groß-BerlinTeil | S. 346) - anzuwendenist.

Die Steuerfreiheitgilt nicht für Zinsen aus Indu-
strieobligationen,die nach dem20. Juni 1948 - im
Saarland nach dem 19. November 1947 und in Berlin
(West) nach dem 24. Juni 1948 - ausgegeben wor-
den sind, undnicht für Zinsenaus Wandelanleihen
und Gewinnobligationen.Sie gilt jedoch für Zinsen
aus vor dem 1. Januar 1952 ausgegebenenIndu-
strieobligationen (ausgenommenWandelanleihen
und Gewinnobligationen), soweit und nachdem der
Zinssatzauf 5,5 vomHundertermäßigtwordenist;

4. Zinsen aus nach dem 31. März 1952 - in Berlin
(West) nach dem 26. Juni 1952 -im Geltungsbereich
des Grundgesetzesoder in Berlin (West) ausgege-
benen festverzinslichenWertpapieren,wenn der
VerwendungszweckdesErlösesnachAnhörungdes
Ausschusses für Kapitalverkehr($ 6 des Gesetzes
über den Kapitalverkehr vom 2. September 1949 -
Gesetzblattder Verwaltungdes VereinigtenWirt-
schaftsgebietesS.305) durchRechtsverordnungals
besondersförderungswürdiganerkanntworden ist.
Eine Anerkennung darf nur erfolgen, wenn eine Aus-
gabefür den vorgesehenenVerwendungszweckzu
den üblichen Bedingungenam Kapitalmarktnicht
möglichist undwennder Kapitalverkehrsausschuß
festgestellthat,daß durch die Ausgabe das Kurs-
und Zinsgefüge am Kapitalmarkt nicht gestört wird.

(2)EineAnleihegiltimSinnedesAbsatzes 1als aus-
gegeben,wennmindestenseinWertpapierderAnleihe
veräußertwordenist.
(3)DieSteuerfreiheitderZinsenausdeninAbsatz1

bezeichnetenAnleihenwird durch eine Änderungdes
Ausgabekurses der Anleihe nicht berührt,wenn der
BundesministerfürWirtschaftimEinvernehmenmitdem
Bundesministerder Finanzendie Änderunggenehmigt
hat.

(4) Die Vorschriftendes Absatzes 1 Nr. 1, 2 und 4
geltenfürZinsenausAnleihenimSinnedesAbsatzes1
Nr. 1,2 und4,dievordem1. Januar 1955ausgegeben
worden sind.

$3b
Steuerfreiheit bestimmter Zuschläge

zum Arbeitslohn

(1) Gesetzlicheoder tarifvertraglicheZuschläge,die
für tatsächlich geleisteteSonntags-, Feiertags- oder
NachtarbeitnebendemGrundiohngezahltwerden,sind
steuerfrei.DieZuschlägemüssenineinemGesetzoder
in einemTarifvertragdemGrundeundder Höhe nach
festgelegt sein. An den Tarifvertrag müssen der Arbeit-
nehmerundsein Arbeitgebergebundensein,oderdas
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Arbeitsverhältnis muß dem Tarifvertrag unterstellt wor-
den sein. Weichen die gezahltenZuschlägevon den
gesetzlichen oder tarifvertraglichen Zuschlägen ab, so
sindsie insoweitsteuerfrei,als sie sich imRahmendes
GesetzesoderTarifvertrageshalten.
(2) Zuschläge,die in anderenFällen für tatsächlich

geleistete Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit neben
demGrundiohngezahltwerden,sind steuerfrei,soweit
sie
1. für Sonntagsarbeit 50 vom Hundert,
2. vorbehaltlichderNummer3 fürArbeitenangesetzli-

chen Feiertagen, auch wenn diese auf einen Sonntag
fallen,125vomHundert,

3. für Arbeiten an den Weihnachtsfeiertagen und am
1.Mai 150 vomHundert,

4. für gelegentliche Nachtarbeit 30 vom Hundert und für
regelmäßigeNachtarbeit15vomHundert

des Grundlohnsnichtübersteigen.
(3) Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 gilt fol-

gendes:
1. Als Grundlohngilt,was demArbeitnehmerbeiderfür

ihn maßgebendenregelmäßigenArbeitszeitin dem
jeweiligen Lohnzahlungszeitraum an laufenden Geld-
undlaufendenSachbezügenzusteht.DieserBetrag
ist auf einen Stundenlohn umzurechnen.

2. Sonntagsarbeitund Feiertagsarbeitim Sinne des
Absatzes 2 Nr. 1 bis 3 ist die Arbeit in der Zeit von
OUhrbis 24 Uhrdes jeweiligenTages.WelcheTage
gesetzlicheFeiertagesind,bestimmendieamOrtder
ArbeitsstättegeltendenVorschriften.

3. Nachtarbeit im Sinne des Absatzes 2 Nr. 4 ist die
Arbeit in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr.

83c
Anteilige Abzüge

Soweit Ausgaben mit steuerfreien Einnahmen in
unmittelbaremwirtschaftliichemZusammenhangste-
hen,dürfensie nichtals BetriebsausgabenoderWer-
bungskostenabgezogenwerden.

3. Gewinn

Sa
Gewinnbegriffim allgemeinen

{1)GewinnistderUnterschiedsbetragzwischendem
BetriebsvermögenamSchlußdesWirtschaftsjahrsund
dem Betriebsvermögen am Schluß des voran-
gegangenenWirtschaftsjahrs,vermehrtum den Wert
der EntnahmenundvermindertumdenWertder Einla-
gen. Entnahmen sind alle Wirtschaftsgüter (Barentnah-
men,Waren,Erzeugnisse,NutzungenundLeistungen),
diederSteuerpflichtigedemBetriebfür sich,fürseinen
Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke im
Laufe des Wirtschaftsjahrsentnommenhat. Ein Wirt-
schaftsgut wird nicht dadurch entnommen,daß der
Steuerpflichtigezur Gewinnermittlungnach Absatz 3
odernach$ 13a übergeht.EineÄnderungderNutzung
eines Wirtschaftsguts, die bei Gewinnermittlung nach

Satz 1 keine Entnahme ist, ist auch bei Gewinnermitt-
lungnachAbsatz3 oder nach 8 13a keineEntnahme.
Einlagensind alle Wirtschaftsgüter(Bareinzahlungen
undsonstigeWirtschaftsgüter),diederSteuerpflichtige
dem Betrieb im Laufe des Wirtschaftsjahrszugeführt
hat.Bei derErmittlungdes GewinnssinddieVorschrif-
tenüberdieBetriebsausgaben,überdieBewertungund
überdieAbsetzungfürAbnutzungoderSubstanzverrin-
gerung zu befolgen.

(2) DerSteuerpflichtigedarfdieVermögensübersicht
(Bilanz) auch nach ihrer EinreichungbeimFinanzamt
ändern, soweit sie den Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung unter Befolgung der Vorschriften dieses
Gesetzes nicht entspricht. Darüber hinaus ist eine
Änderung der Vermögensübersicht (Bilanz) nur mit
Zustimmungdes Finanzamtszulässig.

(3) Steuerpflichtige,die nichtaufGrundgesetzlicher
Vorschriftenverpflichtetsind, Bücher zu führen und
regelmäßigAbschlüssezu machen,unddieauchkeine
BücherführenundkeineAbschlüssemachen,können
alsGewinndenÜberschußderBetriebseinnahmenüber
die Betriebsausgaben ansetzen. Hierbei scheiden
BetriebseinnahmenundBetriebsausgabenaus, die im
Namenund für Rechnungeines anderenvereinnahmt
und verausgabt werden (durchlaufende Posten). Die
Vorschriftenüber die Absetzung für Abnutzungoder
Substanzverringerungsind zu befolgen.Die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskostenfür nicht abnutzbare
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind erst im
ZeitpunktderVeräußerungoderEntnahmedieserWirt-
schaftsgüter als Betriebsausgaben zu berücksichtigen.
Die nichtabnutzbarenWirtschaftsgüterdes Anlagever-
mögens sind unter Angabe des Tages der Anschaffung
oderHerstellungundder Anschaffungs-oder Herstel-
lungskostenoderdes anderenStellegetretenenWerts
inbesondere,laufendzu führendeVerzeichnisseaufzu-
nehmen.
(4) Betriebsausgabensind die Aufwendungen,die

durch den Betrieb veranlaßt sind.

(5) Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den
Gewinn nicht mindern:
1. Aufwendungen für Geschenke an Personen, die nicht

Arbeitnehmerdes Steuerpflichtigensind.Satz 1 gilt
nicht, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungsko-
sten der dem Empfänger im Wirtschaftsjahr zuge-
wendeten Gegenstände insgesamt 50 Deutsche
Mark nichtübersteigen;

2. Aufwendungenfür die Bewirtungvon Personen,die
nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind,
soweitsienachderallgemeinenVerkehrsauffassung
als unangemessenanzusehensindodersoweit ihre
HöheundihrebetrieblicheVeranlassungnichtnach-
gewiesen sind. Zum Nachweis der Höhe und der
betrieblichenVeranlassungder Aufwendungenhat
der Steuerpflichtigeauf einemamtlichvorgeschrie-
benenVordruckdie folgendenAngabenzu machen:
Ort und Tag der Bewirtung,bewirtete Personen,
Anlaß der Bewirtungund Höheder Aufwendungen;
hatdieBewirtungin einerGaststättestattgefunden,
so ist demVordruckdie Rechnungüberdie Bewir-
tung,dievomInhaberderGaststätteunterschrieben
seinmuß,beizufügen;



3. Aufwendungen für Einrichtungen des Steuerpflichti-
gen, soweit sie der Bewirtung,Beherbergungoder
Unterhaltung von Personen, die nicht Arbeitnehmer
des Steuerpflichtigen sind, dienen (Gästehäuser)
und sich außerhalb des Orts eines Betriebs des
Steuerpflichtigen befinden;

4. Aufwendungenfür Jagd oder Fischerei, für Segel-
jlachten oder Motorjachten sowie für ähnliche
Zwecke und für die hiermit zusammenhängenden
Bewirtungen;

5. Mehraufwendungen für Verpflegung, soweit sie die
durch Rechtsverordnungder Bundesregierungmit
Zustimmung des Bundesrates bestimmten Höchst-
beträge übersteigen; diese Höchstbeträge dürfen
140 vom Hundert der pauschalen Tagegeldbeträge
des Bundesreisekostengesetzesnichtübersteigen;

6. Aufwendungen für Fahrten des Steuerpflichtigen
zwischenWohnungundBetriebsstätteundfürFami-
lienheimfahrten, soweit sie die sich in entsprechen-
derAnwendungvon8 9 Abs. 1 Nr.4 und5 undAbs.
2 ergebenden Beträge übersteigen;

7. andere als die in den Nummern 1 bis 6 bezeichneten
Aufwendungen, die die Lebensführung des Steuer-
pflichtigenoder andererPersonenberühren,soweit
sie nach allgemeiner Verkehrsauffassung als unan-
gemessen anzusehen sind;

8. von einem Gericht oder einer Behörde im Geltungs-
bereichdiesesGesetzesodervonOrganenderEuro-
päischenGemeinschaftenfestgesetzteGeldbußen,
Ordnungsgelderund Verwarnungsgelder.Dasselbe
gilt für Leistungen zur Erfüllung von Auflagen oder
Weisungen,die ineinemberufsgerichtlichenVerfah-
ren erteilt werden, soweit die Auflagen oder Weisun-
gen nicht lediglich der Wiedergutmachung des durch
die Tat verursachten Schadens dienen. Die Rück-
zahlungvonAusgaben imSinne der Sätze 1 und2
darf den Gewinn nicht erhöhen;

9. Ausgleichszahlungen, die in den Fällen der 88 14,17
und 18 des Körperschaftsteuergesetzes an außen-
stehende Anteilseigner geleistet werden.

Das Abzugsverbotgilt nicht, soweit die in den Num-
mern2 bis 4 bezeichnetenZweckeGegenstandeiner
mit Gewinnabsicht ausgeübten Betätigung des Steuer-
pflichtigen sind. 8 12 Nr. 1 bleibt unberührt.

(6) Aufwendungen zur Förderung staatspolitischer
Zwecke ($ 10b Abs. 2) sind keine Betriebsausgaben.

(7) Aufwendungen im Sinne des Absatzes 5 Nr. 1 bis
5 und 7 sind einzeln und getrennt von den sonstigen
Betriebsausgaben aufzuzeichnen. Soweit diese Auf-
wendungennichtbereitsnachAbsatz5vomAbzugaus-
geschlossen sind, dürfen sie bei der Gewinnermittlung
nur berücksichtigt werden, wenn sie nach Satz 1 beson-
ders aufgezeichnetsind.

84a
Gewinnermittlungszeitraum,Wirtschaftsjahr

(1) Bei Land- und Forstwirtenund bei Gewerbetrei-
benden ist der Gewinn nach dem Wirtschaftsjahr zu
ermitteln. Wirtschaftsjahr ist

1. beiLand- und Forstwirten der Zeitraum vom 1. Juli bis
zum30.Juni. DurchRechtsverordnungkannfürein-
zelneGruppenvonLand-undForstwirteneinanderer
Zeitraum bestimmt werden, wenn das aus wirtschaft-
lichenGründenerforderlichist;

2. beiGewerbetreibenden,derenFirmaimHandelsregi-
ster eingetragen ist, der Zeitraum, für den sie regel-
mäßigAbschlüssemachen.DieUmstellungdesWirt-
schaftsjahrs auf einen vom Kalenderjahr abweichen-
denZeitraumist steuerlichnurwirksam,wennsie im
Einvernehmen mit dem Finanzamt vorgenommen
wird;

3. bei anderen Gewerbetreibenden das Kalenderjahr.
Sind sie gleichzeitig buchführende Land- und Forst-
wirte, so können sie mitZustimmung des Finanzamts
den nach Nummer 1 maßgebenden Zeitraum als
Wirtschaftsjahr für den Gewerbebetrieb bestimmen,
wenn sie für den Gewerbebetrieb Bücher führen und
für diesen Zeitraum regelmäßig Abschlüsse machen.

(2) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbetrei-
benden, deren Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr
abweicht,ist derGewinnaus Land-undForstwirtschaft
oder aus Gewerbebetrieb bei der Ermittlung des Ein-
kommens in folgender Weise zu berücksichtigen:
1. Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn des Wirt-

schaftsjahrsaufdas Kalenderjahr,in demdas Wirt-
schaftsjahr beginnt, und auf das Kalenderjahr, in dem
das Wirtschaftsjahrendet,entsprechenddemzeitli-
chen Anteil aufzuteilen. Bei der Aufteilung sind Ver-
äußerungsgewinneim Sinne des $ 14 auszuschei-
den und dem Gewinn des Kalenderjahrs hinzuzu-
rechnen, in dem sie entstanden sind;

2. bei Gewerbetreibendengilt der Gewinn des Wirt-
schaftsjahrsals indemKalenderjahrbezogen,indem
das Wirtschaftsjahr endet.

$4b
Direktversicherung

Der Versicherungsanspruchaus einer Direktver-
sicherung,dievoneinemSteuerpflichtigenaus betrieb-
lichem Anlaß abgeschlossen wird, ist dem Betriebsver-
mögen des Steuerpflichtigen nicht zuzurechnen, soweit
am Schluß des Wirtschaftsjahrshinsichtlichder Lei-
stungendes Versicherersdie Person,aufderenLeben
die Lebensversicherung abgeschlossen ist, oder ihre
Hinterbliebenenbezugsberechtigtsind. Das gilt auch,
wennderSteuerpflichtigedieAnsprücheaus demVer-
sicherungsvertragabgetretenoderbeliehenhat,sofern
er sich der bezugsberechtigten Person gegenüber
schriftlich verpflichtet,sie bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls so zu stellen, als ob die Abtretung oder Belei-
hungnichterfolgtwäre.

8SAc
Zuwendungen an Pensionskassen

(1) Zuwendungen an eine Pensionskasse dürfen von
demUnternehmen,das die Zuwendungenleistet (Trä-
gerunternehmen), als Betriebsausgaben abgezogen
werden, soweit sie auf einer in der Satzung oder im
Geschäftsplan der Kasse festgelegten Verpflichtung
oder auf einer Anordnung der Versicherungsaufsichts-
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behörde beruhen oder der Abdeckung von Fehlbeträgen
bei der Kasse dienen.
(2) Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1 dürfen als

Betriebsausgabennichtabgezogenwerden,soweitdie
Leistungen der Kasse, wenn sie vom Trägerunter-
nehmen unmittelbar erbracht würden, bei diesem nicht
betrieblich veranlaßt wären.

84d
Zuwendungenan Unterstützungskassen

(1) Zuwendungen an eine Unterstützungskasse
dürfenvon demUnternehmen,das die Zuwendungen
leistet (Trägerunternehmen), als Betriebsausgaben ab-
gezogen werden, soweit sie die folgenden Beträge nicht
übersteigen:
1. bei Unterstützungskassen, die lebenslänglich lau-

fendeLeistungengewähren:
a) das Deckungskapital für die laufenden Leistun-

gen nach der dem Gesetz als Anlage 3 beigefüg-
tenTabelle,

b) in jedem Wirtschaftsjahr für jeden Leistungs-
anwärter,
aa) wenn die Kasse nur Invaliditätsversorgung

oder nur Hinterbliebenenversorgung ge-
währt, jeweils 6 vom Hundert,

bb) wenn die Kasse Altersversorgungmit oder
ohne Einschluß von Invaliditätsversorgung
oder Hinterbliebenenversorgunggewährt,
25 vom Hundert

des Durchschnittsbetrags der von der Kasse im
WirtschaftsjahrgewährtenLeistungen.Hat die
Kasse nochkeineLeistungengewährt,so trittan
die Stelle des in Satz 1 bezeichnetenDurch-
schnittsbetrags der durchschnittlicheHöchst-
betrag der jährlichenLeistungen,den die Lei-
stungsanwärter,die amSchluß des Wirtschafts-
jahrsüber60 Jahre altsind,oderderenHinterblie-
bene erhalten können; hat eine Unterstützungs-
kasse keineüber60 Jahre altenLeistungsanwär-
ter, so treten an ihre Stelle die über 55 Jahre alten
Leistungsanwärter. Leistungsanwärter ist jede
Person, die von der Unterstützungskasse Lei-
stungenerhaltenkann;soweitdie Kasse Hinter-
bliebenenversorgung gewährt, gilt als Leistungs-
anwärter die Person, deren Hinterbliebene die
Hinterbliebenenversorgung erhalten können,
den Betragder Jahresprämie,den die Kasse an
einen Versicherer zahlt, soweit sie sich die Mittel
für ihre LeistungendurchAbschluß einer Versi-
cherung verschafft; die Zuwendungen nach den
Buchstabena und b sind in diesemFall in dem
Verhältnis zu vermindern, in dem die Leistungen
der Kasse durchdieVersicherunggedecktsind,

d) den Betrag,den die Kasse einemLeistungsan-
wärtervorEintrittdesVersorgungsfallsals Abfin-
dung für künftige Versorgungsleistungen gewährt
oderdensieaneinenanderenVersorgungsträger
zahlt, der eine ihr obliegende Versorgungsver-
pflichtungübernommenhat; dieser Betrag ver-
mindertsich indenFällendes Buchstabensc um
den Anspruch gegen die Versicherung.

c n

Zuwendungen nach den Buchstaben a und b dürfen
nicht als Betriebsausgabenabgezogen werden,
wenn das Vermögen der Kasse ohne Berücksichti-
gung künftigerKassenleistungenam Schluß des
Wirtschaftsjahrs das zulässige Kassenvermögen
übersteigt. Bei der Ermittlung des Vermögens der
Kasse ist der Grundbesitz mit dem Wert anzusetzen,
mitdemerbeieinerVeranlagungderKasse zurVer-
mögensteuer auf den Veranlagungszeitpunkt anzu-
setzen wäre, der auf den Schluß des Wirtschafts-
jahrs folgt;das übrigeVermögenist mitdemgemei-
nenWertamSchlußdesWirtschaftsjahrszu bewer-
ten.ZulässigesKassenvermögenistdieSummeaus
demDeckungskapitalfür alle am Schluß des Wirt-
schaftsjahrs laufenden Leistungen nach der dem
Gesetz als Anlage 3 beigefügten Tabelle und dem
Achtfachender nach Buchstabe b abzugsfähigen
Zuwendungen; soweit sich die Kasse die Mittel für
ihreLeistungendurchAbschlußeinerVersicherung
verschafft,trittandieStelledesAchtfachendernach
Buchstabe b zulässigen Zuwendungen der Anspruch
gegen die Versicherung. Gewährt eine Unterstüt-
zungskassean Stelle von lebenslänglichlaufenden
LeistungeneineeinmaligeKapitalleistung,so gelten
10vomHundertderKapitalleistungals Jahresbetrag
einerlebenslänglichlaufendenLeistung;

2. bei Kassen, die keine lebenslänglich laufenden Lei-
stungen gewähren, für jedes Wirtschaftsjahr 0,2 vom
Hundert der Lohn- und Gehaltssumme des Träger-
unternehmens,mindestensjedoch den Betrag der
von der Kasse in einem Wirtschaftsjahr erbrachten
Leistungen,soweitdieserBetraghöherist als die in
denvorangegangenenfünfWirtschaftsjahrenvorge-
nommenenZuwendungenabzüglichder in demglei-
chen Zeitraum erbrachten Leistungen. Diese Zuwen-
dungendürfennichtals Betriebsausgabenabgezo-
gen werden,wenn das Vermögender Kasse am
Schluß des Wirtschaftsjahrs 1 vom Hundert der
durchschnittlichenjährlichen Lohn- und Gehalts-
summeder letztendreiWirtschaftsjahredesTräger-
unternehmens übersteigt (zulässiges Kassenver-
mögen); für die Bewertung des Vermögens der
Kasse gilt Nummer 1 Satz 5 entsprechend. Bei der
Berechnung der Lohn- und Gehaltssumme des
Trägerunternehmens sind Löhne und Gehälter von
Personen, die von der Kasse keine nicht lebensläng-
lich laufendenLeistungenerhaltenkönnen,auszu-
scheiden.

Gewährt eine Kasse lebenslänglich laufende und nicht
lebenslänglich laufende Leistungen, so gelten die Num-
mern 1 und 2 nebeneinander. Leistet ein Trägerunter-
nehmen Zuwendungen an mehrere Unterstützungs-
kassen, so sind diese Kassen bei der Anwendung der
Nummern 1 und 2 als Einheit zu behandeln.

(2) Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1 sind von
dem Trägerunternehmen in dem Wirtschaftsjahr als
Betriebsausgaben abzuziehen, in dem sie geleistet wer-
den. Zuwendungen, die innerhalb eines Monats nach
Aufstellung oder Feststellung der Bilanz des Träger-
unternehmens für den Schluß eines Wirtschaftsjahrs
geleistet werden, können von dem Trägerunternehmen
noch für das abgelaufene Wirtschaftsjahr durch eine
Rückstellung gewinnmindernd berücksichtigt werden.
Übersteigen die in einem Wirtschaftsjahr geleisteten



Zuwendungen die nach Absatz 1 abzugsfähigen
Beträge, so können die übersteigenden Beträge im
Wege der Rechnungsabgrenzung auf die folgenden drei
Wirtschaftsjahrevorgetragenund im Rahmender für
diese Wirtschaftsjahre abzugsfähigen Beträge als
Betriebsausgaben behandelt werden.

(3) Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1 dürfen als
Betriebsausgabennichtabgezogenwerden,soweitdie
Leistungen der Kasse, wenn sie vom Trägerunter-
nehmen unmittelbar erbracht würden, bei diesem nicht
betrieblich veranlaßt wären.

85
Gewinn bei Vollkaufleuten

und bei bestimmten anderen Gewerbetreibenden

(1) Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund gesetzli-
cher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen und
regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder die ohne eine
solche VerpflichtungBücher führen und regelmäßig
Abschlüssemachen,istfürdenSchlußdesWirtschafts-
jahrs das Betriebsvermögen anzusetzen (8 4 Abs. 1
Satz 1), das nach den handelsrechtlichen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung auszuweisen ist.

(2) Für immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens ist ein Aktivposten nur anzusetzen, wenn sie
entgeltlicherworbenwurden.
(3) Rückstellungen wegen Verletzung fremder

Patent-, Urheber- oder ähnlicher Schutzrechte dürfen
erst gebildetwerden,wenn
1. der Rechtsinhaber Ansprüche wegen der Rechtsver-

letzunggeltendgemachthatoder
2. mit einer Inanspruchnahmewegen der Rechtsver-

letzungernsthaftzu rechnenist.
Eine nach Satz 1 Nr. 2 gebildete Rückstellung ist spä-
testens in der Bilanz des drittenauf ihre erstmalige
Bildung folgenden Wirtschaftsjahrs gewinnerhöhend
aufzulösen, wenn Ansprüche nicht geltend gemacht
wordensind.

(4) Als Rechnungsabgrenzungsposten sind nur anzu-
setzen
1. auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlußstich-

tag,soweitsieAufwandfüreinebestimmteZeitnach
diesemTag darstellen;

2. auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschluß-
stichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit
nach diesem Tag darstellen.

Auf der Aktivseite sind ferner anzusetzen
1. als Aufwand berücksichtigte Zölle und Verbrauch-

steuern,soweitsie aufamAbschlußstichtagauszu-
weisende Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens
entfallen,

2. als Aufwand berücksichtigte Umsatzsteuer auf am
AbschlußstichtagauszuweisendeAnzahlungen.
(5)DieVorschriftenüberdieEntnahmenunddie Ein-

lagen,über die Zulässigkeitder Bilanzänderung,über
dieBetriebsausgaben,überdieBewertungundüberdie
Absetzungfür Abnutzungoder Substanzverringerung
sind zu befolgen.
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86
Bewertung

(1)FürdieBewertungdereinzelnenWirtschaftsgüter,
dienach$ 4Abs. 1odernach$ 5 als Betriebsvermögen
anzusetzensind,giltdas Folgende:
1. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens,die der

Abnutzungunterliegen,sind mitden Anschaffungs-
oder Herstellungskosten,vermindertumdie Abset-
zungenfür Abnutzungnach 8 7, anzusetzen.Ist der
Teilwertniedriger,so kanndieserangesetztwerden.
Teilwertist derBetrag,deneinErwerberdes ganzen
BetriebsimRahmendesGesamtkaufpreisesfürdas
einzelneWirtschaftsgutansetzenwürde; dabei ist
davon auszugehen,daß der Erwerberden Betrieb
fortführt. Bei Wirtschaftsgütern,die bereits am
Schlußdes vorangegangenenWirtschaftsjahrszum
Anlagevermögen des Steuerpflichtigen gehört
haben,darfvorbehaltlichder Regelungin Absatz 3
Satz2derBilanzansatznichtüberdenletztenBilanz-
ansatz hinausgehen.

2. Andere als die in Nummer 1 bezeichneten Wirt-
schaftsgüter des Betriebs (Grund und Boden, Beteili-
gungen, Umlaufvermögen) sind mit den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskostenanzusetzen.Statt
derAnschaffungs-oderHerstellungskostenkannder
niedrigereTeilwert (Nummer1 Satz 3) angesetzt
werden. Bei Wirtschaftsgütern, die bereits am Schluß
des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs zum
Betriebsvermögen gehört haben, kann der Steuer-
pflichtige in den folgendenWirtschaftsjahrenden
Teilwert auch dann ansetzen, wenn er höher ist als
der letzte Bilanzansatz; es dürfen jedoch höchstens
die Anschaffungs- oder Herstellungskostenange-
setzt werden. Bei land- und forstwirtschaftlichen
Betriebenist auchderAnsatzdes höherenTeilwerts
zulässig, wenn das den Grundsätzen ordnungsmäßi-
ger Buchführung entspricht.

3. Verbindlichkeitensind unter sinngemäßerAnwen-
dungderVorschriftenderNummer2 anzusetzen.

Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke
sind mit dem Teilwert anzusetzen.Wird ein Wirt-
schaftsgut im unmittelbaren Anschluß an seine Ent-
nahme
a) einer nach $ 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaft-

steuergesetzes von der Körperschaftsteuer
befreiten Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse,die ausschließlich und
unmittelbarder Förderung wissenschaftlicher
ZweckeoderderFörderungderErziehung,Volks-
undBerufsbildungdient,oder
einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des
öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmit-
telbarder FörderungwissenschaftlicherZwecke
oder der Förderung der Erziehung, Volks- und
Berufsbildung dient,

unentgeltlich überlassen, so kann die Entnahme mit
demBuchwertangesetztwerden.Satz 2 giltnichtfür
die Entnahme von Nutzungen und Leistungen.

b-

5. EinlagensindmitdemTeilwertfürdenZeitpunktder
Zuführunganzusetzen;sie sind jedoch höchstens



454

mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten
anzusetzen,wenndas zugeführteWirtschaftsgut
a) innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Zeitpunkt

der Zuführung angeschafft oder hergestellt wor-
den ist oder

b) ein Anteil an einer Kapitalgesellschaft ist und der
Steuerpflichtige an der Gesellschaft im Sinne des
8 17Abs.1beteiligtist;8 17Abs.2Satz2giltent-
sprechend.

Ist die Einlage ein abnutzbaresWirtschaftsgut,so
sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um
Absetzungen für Abnutzung zu kürzen, die auf den
ZeitraumzwischenderAnschaffungoderHerstellung
desWirtschaftsgutsundderEinlageentfallen.Istdie
Einlage ein Wirtschaftsgut, das vor der Zuführung
aus einem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen
entnommenworden ist, so tritt an die Stelle der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Wert,
mit dem die Entnahme angesetzt worden ist, und an
die Stelle des Zeitpunkts der Anschaffung oder Her-
stellung der Zeitpunkt der Entnahme.

6. Bei Eröffnungeines Betriebsist Nummer5 entspre-
chend anzuwenden.

7. Bei entgeltlichem Erwerb eines Betriebs sind die
Wirtschaftsgüter mitdem Teilwert, höchstens jedoch
mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten
anzusetzten.
(2) Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder

dernachAbsatz 1Nr.5 oder6 an derenStelletretende
Wert von abnutzbarenbeweglichenWirtschaftsgütern
desAnlagevermögens,dieeinerselbständigenNutzung
fähig sind, können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung,
Herstellung oder Einlage des Wirtschaftsguts oder der
Eröffnung des Betriebs in voller Höhe als Betriebsaus-
gaben abgesetzt werden, wenn die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten,vermindertumeinendarinenthal-
tenen Vorsteuerbetrag ($ 9b Abs. 1), oder der nach
Absatz 1 Nr.5 oder6 an derenStelletretendeWertfür
das einzelneWirtschaftsgut800 DeutscheMark nicht
übersteigen.EinWirtschaftsgutist einerselbständigen
Nutzungnichtfähig,wennes nachseinerbetrieblichen
Zweckbestimmungnur zusammenmit anderenWirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens genutzt werden
kannunddie indenNutzungszusammenhangeingefüg-
ten Wirtschaftsgüter technisch aufeinander abgestimmt
sind. Das gilt auch, wenn das Wirtschaftsgut aus dem
betrieblichen Nutzungszusammenhang gelöst und in
einen anderen betrieblichen Nutzungszusammenhang
eingefügt werden kann. Satz 1 ist nur bei Wirtschaftsgü-
tern anzuwenden, die unter Angabe des Tages der
Anschaffung,HerstellungoderEintagedesWirtschafts-
gutsoderderEröffnungdes BetriebsundderAnschaf-
fungs- oder Herstellungskosten oder des nach Absatz 1
Nr. 5 oder 6 an deren Stelle tretenden Werts in einem
besonderen,laufendzu führendenVerzeichnisaufge-
führt sind. Das Verzeichnis braucht nicht geführt zu wer-
den,wenndieseAngabenausderBuchführungersicht-
lich sind.

(3) Voraussetzungfürdie Inanspruchnahmeerhöhter
Absetzungen, Sonderabschreibungen, Abschreibungen
nachAbsatz 2 unddes Abzugsnach$ 6 b Abs. 1 oder
Abs. 3 Satz 2 bei Wirtschaftsgütern des Anlagever-
mögens sowie des Ansatzes der nach 8 51 Abs. 1 Nr. 2

Buchstabe m oder Buchstabe z zulässigen Werte bei
Wirtschaftsgüterndes Umlaufvermögensist, daß die
Wirtschaftsgüter in der handelsrechtlichenJahres-
bilanz mit den sich danach ergebenden niedrigeren
Werten ausgewiesen werden. Soweit in einem folgen-
den Wirtschaftsjahrbei einemWirtschaftsgutin der
handelsrechtlichen Jahresbilanz eine nach Satz 1 vor-
genommeneBewertungdurcheineZuschreibungrück-
gängig gemacht wird, erhöht der Betrag der Zuschrei-
bung den Buchwert des Wirtschaftsguts.Bei Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens ist Absatz 1 Nr. 1
Satz 4 in diesen Fällen nicht anzuwenden.

86a
Pensionsrückstellung

(1) Für eine Pensionsverpflichtungdarf eine Rück-
stellung (Pensionsrückstellung)nur gebildetwerden,
wenn
1. der PensionsberechtigteeinenRechtsanspruchauf

einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat,
2. die Pensionszusage keinenVorbehaltenthält,daß

diePensionsanwartschaftoderdiePensionsleistung
gemindertoderentzogenwerdenkann,odereinsol-
cher Vorbehaltsich nur auf Tatbeständeerstreckt,
beiderenVorliegennachallgemeinenRechtsgrund-
sätzen unter Beachtung billigen Ermessens eine
Minderungoder ein Entzug der Pensionsanwart-
schaft oder der Pensionsleistung zulässig ist, und

3. die Pensionszusageschriftlicherteiltist.
(2) EinePensionsrückstellungdarferstmalsgebildet

werden
1. vorEintrittdes VersorgungsfallsfürdasWirtschafts-

jahr, in demdie Pensionszusageerteiltwird,frühe-
stens jedochfür das Wirtschaftsjahr,bis zu dessen
Mitte der Pensionsberechtigtedas 30. Lebensjahr
vollendet,

2. nach Eintritt des Versorgungsfalls für das Wirt-
schaftsjahr,in demderVersorgungsfalleintritt.
(3) Eine Pensionsrückstellung darf höchstens mit

demTeilwertderPensionsverpflichtungangesetztwer-
den. Als Teilwert einer Pensionsverpflichtung gilt
1. vor Beendigungdes Dienstverhältnissesdes Pen-

sionsberechtigten der Barwert der künftigen Pen-
sionsleistungen am Schluß des Wirtschaftsjahrs
abzüglich des sich auf denselben Zeitpunkt ergeben-
den Barwerts betragsmäßig gleichbleibender Jah-
resbeträge. Die Jahresbeträge sind so zu bemessen,
daß am Beginn des Wirtschaftsjahrs,in dem das
Dienstverhältnis begonnen hat, ihr Barwert gleich
demBarwertder künftigenPensionsleistungenist;
die künftigen Pensionsleistungen sind dabei mit dem
Betraganzusetzen,dersich nachdenVerhältnissen
amBilanzstichtagergibt.Es sind die Jahresbeträge
zugrundezu legen,dievomBeginndesWirtschafts-
jahrs, in dem das Dienstverhältnis begonnen hat, bis
zu dem in der Pensionszusage vorgesehenen Zeit-
punktdes EintrittsdesVersorgungsfallsrechnungs-
mäßigaufzubringensind. ErhöhungenoderVermin-
derungenderPensionsleistungennachdemSchluß
des Wirtschaftsjahrs, die hinsichtlich des Zeitpunkts
ihres Wirksamwerdens oder ihres Umfangs ungewiß



sind,sindbeiderBerechnungdesBarwertsderkünf-
tigenPensionsleistungenundderJahresbeträgeerst
zu berücksichtigen,wennsie eingetretensind.Wird
die Pensionszusage erst nach dem Beginn des
Dienstverhältnisseserteilt,so ist die Zwischenzeit
für die Berechnungder Jahresbeträgenur insoweit
als Wartezeitzu behandeln,als sie in der Pensions-
zusage als solchebestimmtist. Hat das Dienstver-
hältnis schon vor der Vollendungdes 30. Lebens-
jahrsdesPensionsberechtigtenbestanden,sogiltes
als zuBeginndesWirtschaftsjahrsbegonnen,bis zu
dessen Mitte der Pensionsberechtigte das
30. Lebensjahrvollendet;

2. nachBeendigungdes Dienstverhältnissesdes Pen-
sionsberechtigtenunter Aufrechterhaltungseiner
PensionsanwartschaftodernachEintrittdesVersor-
gungsfalls der Barwert der künftigenPensionslei-
stungenamSchlußdesWirtschaftsjahrs;Nummer1
Satz 4 gilt sinngemäß.

Bei der Berechnungdes Teilwerts der Pensionsver-
pflichtungsind ein Rechnungszinsfußvon 6 vomHun-
dert und die anerkannten Regeln der Versicherungs-
mathematik anzuwenden.

(4) Eine Pensionsrückstellungdarf in einemWirt-
schaftsjahrhöchstensum den Unterschiedzwischen
demTeilwertderPensionsverpflichtungamSchlußdes
WirtschaftsjahrsundamSchlußdes vorangegangenen
Wirtschaftsjahrserhöhtwerden.IndemWirtschaftsjahr,
in demmitder BildungeinerPensionsrückstellungfrü-
hestensbegonnenwerdendarf(Erstjahr),darfdieRück-
stellungbis zur Höhe des Teilwertsder Pensionsver-
pflichtungamSchlußdesWirtschaftsjahrsgebildetwer-
den; dieseRückstellungkannaufdas Erstjahrunddie
beidenfolgendenWirtschaftsjahregleichmäßigverteilt
werden.ErhöhtsichineinemWirtschaftsjahrgegenüber
demvorangegangenenWirtschaftsjahrderBarwertder
künftigenPensionsleistungenummehrals 25vomHun-
dert, so kanndie für diesesWirtschaftsjahrzulässige
Erhöhungder Pensionsrückstellungauf dieses Wirt-
schaftsjahrunddie beidenfolgendenWirtschaftsjahre
gleichmäßigverteilt werden. Am Schluß des Wirt-
schaftsjahrs, in dem das Dienstverhältnis des Pen-
sionsberechtigtenunterAufrechterhaltungseinerPen-
sionsanwartschaftendetoderderVersorgungsfallein-
tritt,darf die Pensionsrückstellungstets bis zur Höhe
des Teilwertsder Pensionsverpflichtunggebildetwer-
den;die für diesesWirtschaftsjahrzulässigeErhöhung
derPensionsrückstellungkannaufdiesesWirtschafts-
jahr unddie beidenfolgendenWirtschaftsjahregleich-
mäßigverteiltwerden.
(5) Die Absätze3 und4 geltenentsprechend,wenn

der Pensionsberechtigtezu dem Pensionsverpflichte-
ten in einem anderen Rechtsverhältnisals einem
Dienstverhältnissteht.

$6b
Gewinnaus der Veräußerung
bestimmterAnlagegüter

(1) Steuerpflichtige,die
GrundundBoden,
Aufwuchs auf oder Anlagen imGrund und Boden mit
demdazugehörigenGrund und Boden,wennder Auf-
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wuchs oder die Anlagenzu einemland- und forstwirt-
schaftlichenBetriebsvermögengehören,
Gebäude,
abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter mit einer
betriebsgewöhnlichenNutzungsdauervon mindestens
25 Jahren,
Schiffe,
Anteile an Kapitalgesellschaften oder
imZusammenhangmiteinerBetriebsumstellungleben-
des Inventarland- undforstwirtschaftlicherBetriebe
veräußern, können imWirtschaftsjahr der Veräußerung
vondenAnschaffungs-oderHerstellungskostender in
Satz 2 bezeichnetenWirtschaftsgüter,die im Wirt-
schaftsjahrder Veräußerungangeschafftoder herge-
stellt worden sind, einen Betrag bis zur Höhe von 80 vom
Hundert des bei der Veräußerung entstandenen
Gewinns abziehen;bei Veräußerungvon Grund und
Bodenoder Gebäudenkann ein Betrag bis zur vollen
Höhe des bei der Veräußerung entstandenen Gewinns
abgezogenwerden. Der Abzug ist zulässig bei den
Anschaffungs-oderHerstellungskostenvon
1. abnutzbarenbeweglichenWirtschaftsgütern,
2. Grund und Boden,

soweit der Gewinn bei der Veräußerung von Grund
und Boden entstanden ist,

demdazugehörigenGrundundBoden,wennderAuf-
wuchsoderdieAnlagenzueinemland-undforstwirt-
schaftlichen Betriebsvermögen gehören,
soweitderGewinnbeiderVeräußerungvonGrund
und Boden oder der Veräußerungvon Aufwuchs
auf oder Anlagen im Grund und Boden mit dem
dazugehörigenGrundundBodenentstandenist,

soweit der Gewinn bei der Veräußerung von Grund
und Boden, von Aufwuchs auf oder Anlagen im
Grund und Boden mit dem dazugehörigen Grund
und Boden,von Gebäudenoder von Anteilenan
Kapitalgesellschaftenentstandenist, oder

5. Anteilenan Kapitalgesellschaften,
soweitderGewinnbeiderVeräußerungvonAntei-
len an Kapitalgesellschaften entstanden ist, die in
Satz 5 oder 6 genanntenVoraussetzungenvor-
liegenund der Bundesministerfür Wirtschaft im
BenehmenmitdemBundesministerderFinanzen,
demBundesministerfürArbeitundSozialordnung
und der von der Landesregierungbestimmten
Stellebescheinigthat,daßderErwerbderAnteile
unter Berücksichtigung der Veräußerung der
Anteilevolkswirtschaftlichbesondersförderungs-
würdigundgeeignetist,dieUnternehmensstruktur
eines Wirtschaftszweigs zu verbessern oder einer
breitenEigentumsstreuungzu dienen.

DerAnschaffungoderHerstellungvonGebäudenoder
Schiffen steht ihre Erweiterung,ihr Ausbau oder ihr
Umbaugleich.DerAbzugist indiesemFall nurvondem
Aufwand für die Erweiterung,den Ausbau oder den
UmbauderGebäudeoder Schiffe zulässig.Der Abzug
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von Anteilen an Kapitalgesellschaftenmit Sitz und
Geschäftsleitungim Inland ist nur zulässig, wenn die
Kapitalgesellschaftüberwiegenddie Herstellungoder
Lieferung von Waren, die Gewinnung von Boden-
schätzen, den Betrieb einer Land- und Forstwirtschaft
oder die Bewirkung gewerblicher Leistungen zum
Gegenstand hat, soweit diese nicht in der Vermietung
und Verpachtung von Wirtschaftsgütern einschließlich
der Überlassungvon Rechten,Plänen, Mustern,Ver-
fahren, Erfahrungen und Kenntnissen bestehen; das
HalteneinerBeteiligungist diesenTätigkeitenzuzuord-
nen,wenn die Beteiligungin wirtschaftlichemZusam-
menhangmit eigenenTätigkeitendieser Art gehalten
wird und die Gesellschaft, an der die Beteiligung be-
steht,überwiegendTätigkeitendieserArt zumGegen-
stand hat. Der Abzug von Anteilen an Kapitalgesell-
schaften mit Sitz oder Geschäftsleitung in einem aus-
ländischenStaat ist nurzulässig,wenndie Kapitalge-
sellschaft ausschließlich oder fast ausschließlich die
Herstellung oder Lieferung von Waren außer Waffen, die
Gewinnung von Bodenschätzen sowie die Bewirkung
gewerblicher Leistungen zum Gegenstand hat, soweit
diese nicht in der Errichtungoder dem Betrieb von
Anlagen,die demFremdenverkehrdienen,oder in der
Vermietung und Verpachtung von Wirtschaftsgütern
einschließlichder Überlassungvon Rechten, Plänen,
Mustern, Verfahren, Erfahrungen und Kenntnissen be-
stehen; das Halten einer Beteiligung ist diesen Tätig-
keiten zuzuordnen, wenn die Beteiligung mindestens
25vomHundertdesNennkapitalsbeträgt,inwirtschaft-
lichem Zusammenhang mit eigenen Tätigkeiten dieser
Art gehalten wird und die Gesellschaft, an der die
Beteiligung besteht, ausschließlich oder fast aus-
schließlich Tätigkeiten dieser Art zum Gegenstand hat.

(2) Gewinn im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist der
Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug der
Veräußerungskosten den Buchwert übersteigt, mit dem
das veräußerteWirtschaftsgutim Zeitpunktder Ver-
äußerung anzusetzen gewesen wäre. Buchwert ist der
Wert,mitdemeinWirtschaftsgutnach8 6 anzusetzen
ist.

(3) Soweit Steuerpflichtige den Abzug nach Absatz 1
nichtvorgenommenhaben,könnensie imWirtschafts-
jahr der Veräußerung eine den steuerlichen Gewinn
mindernde Rücklage bilden. Bis zur Höhe dieser Rück-
lage könnensie von den Anschaffungs-oder Herstel-
lungskosten der in Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Wirt-
schaftsgüter,die indenfolgendenzweiWirtschaftsjah-
ren angeschafftoder hergestelltwordensind, imWirt-
schaftsjahr ihrer Anschaffung oder Herstellung einen
Betragabziehen;bei demAbzuggeltendie Einschrän-
kungen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 2 bis 5 sowie
Absatz 1 Sätze 3 und 4 entsprechend. Die Frist von zwei
Jahren verlängertsich bei neuhergestelltenGebäuden
und Schiffen auf vier Jahre, wenn mit ihrer Herstellung
vordemSchluß des zweitenaufdie BildungderRück-
lage folgenden Wirtschaftsjahrs begonnen worden ist.
Die Rücklage ist in Höhe des abgezogenenBetrags
gewinnerhöhend aufzulösen. Ist eine Rücklage am
Schluß des zweiten auf ihre BildungfolgendenWirt-
schaftsjahrsnochvorhanden,so ist sie indiesemZeit-
punkt gewinnerhöhendaufzulösen, soweit nicht ein
AbzugvondenHerstellungskostenvonGebäudenoder
Schiffen in Betracht kommt,mitderen Herstellung bis zu

diesem Zeitpunkt begonnen worden ist; ist die Rücklage
amSchlußdes viertenauf ihreBildungfolgendenWirt-
schaftsjahrs noch vorhanden, so ist sie in diesem Zeit-
punkt gewinnerhöhend aufzulösen. Eine Rücklage ist
nur zulässig,wenn in der handelsrechtlichenJahres-
bilanzein entsprechenderPassivposteninmindestens
gleicher Höhe ausgewiesen wird.

(4) VoraussetzungfürdieAnwendungderAbsätze1
und3 ist, daß
1. derSteuerpflichtigedenGewinnnach84Abs.1oder

8 5 ermittelt,
2. die veräußertenWirtschaftsgüterim Zeitpunktder

Veräußerungmindestenssechs Jahre ununterbro-
chen zum Anlagevermögeneiner inländischenBe-
triebsstätte gehört haben; die Frist von sechs Jahren
entfällt für lebendes Inventarland- und forstwirt-
schaftlicher Betriebe,

3. die angeschafftenoder hergestelltenWirtschafts-
güter zum Anlagevermögen einer inländischen Be-
triebsstättegehören,

4. derbeiderVeräußerungentstandeneGewinnbeider
Ermittlungdes im InlandsteuerpflichtigenGewinns
nichtaußerAnsatz bleibtund

5. derAbzugnachAbsatz 1 unddieBildungundAuflö-
sungderRücklagenachAbsatz3 inderBuchführung
verfolgtwerdenkönnen.

Der Abzug nach den Absätzen 1 und 3 ist bei Wirt-
schaftsgütern,die zu einemland- und forstwirtschaft-
lichen Betrieb gehören oder der selbständigen Arbeit
dienen,nicht zulässig,wenn der Gewinn bei der Ver-
äußerung von Wirtschaftsgütern eines Gewerbe-
betriebs entstanden ist.

(5) Ist von den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosteneinesWirtschaftsgutseinBetragnachAbsatz 1
oder nach Absatz 3 abgezogen worden, so gilt der ver-
bleibendeBetragals Anschaffungs-oderHerstellungs-
kostendes Wirtschaftsguts.
(6) IndenFällendesAbsatzes3 Satz5 istderGewinn

des Wirtschaftsjahrs,in demdie Rücklageaufzulösen
ist,für jedes volleWirtschaftsjahr,in demdieRücklage
bestandenhat, um6 vomHundertdes aufzulösenden
Rücklagenbetragszu erhöhen.

86cC
Gewinn aus der Veräußerung

von Grund und Boden,Gebäuden
sowie von Aufwuchs auf oder Anlagen

imGrund und Boden
bei der Ermittlungdes Gewinns nach$ 4 Abs. 3

oder nach Durchschnittssätzen
(1) 8 6b mitAusnahmedes $ 6b Abs. 4.Nr. 1 ist mit

der folgenden Maßgabe entsprechend anzuwenden,
wennderGewinnnach$4Abs.3oderdieEinkünfteaus
Land- und Forstwirtschaft nach Durchschnittssätzen
ermitteltwerden:
1. Der Abzug nach $ 6 b Abs. 1 und 3 ist nur zulässig,

soweit der Gewinnentstandenist bei der Veräuße-
rungvon
GrundundBoden,
Gebäudenoder



Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden mit
demdazugehörigenGrundundBoden,wennderAuf-
wuchs oder die Anlagen zu einem land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsvermögen gehören.

2. Soweit nach $ 6b Abs. 3 eine Rücklage gebildet
werdenkann, ist ihre Bildungals Betriebsausgabe
(Abzug) und ihre Auflösungals Betriebseinnahme
(Zuschlag) zu behandeln; der Zeitraum zwischen
Abzug und Zuschlag gilt als Zeitraum, in dem die
Rücklage bestanden hat.

(2)VoraussetzungfürdieAnwendungdesAbsatzes1
ist, daß dieWirtschaftsgüter,bei deneneinAbzugvon
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vor-
genommen worden ist, in besondere, laufend zu füh-
rende Verzeichnisse aufgenommen werden. In den Ver-
zeichnissensindderTagderAnschaffungoderHerstel-
lung, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, der
Abzug nach $ 6b Abs. 1 und 3 in Verbindung mit
Absatz 1, die Absetzungen für Abnutzung, die Abschrei-
bungensowiedieBeträgenachzuweisen,dienach86 b
Abs.3 inVerbindungmitAbsatz1Nr.2als Betriebsaus-
gaben (Abzug) oder Betriebseinnahmen (Zuschlag)
behandeltwordensind.

86d
Befristete Rücklage bei Erwerb von Betrieben,

deren Fortbestandgefährdetist
(1) Steuerpflichtige,die auf Grund eines nach dem

30. September 1982 rechtswirksam abgeschlossenen
obligatorischenVertragsodergleichstehendenRechts-
akts vordem1. Januar 1987 Kapitalanlagenim Sinne
des Absatzes 2 vornehmen, können im Wirtschaftsjahr
der Kapitalanlage eine den Gewinn mindernde Rücklage
bilden.DieRücklagedarf30 vomHundertderAnschaf-
fungskostenderKapitalanlagenichtübersteigen.Wird
nachAbsatz 3 Nr. 1 Buchstabee bescheinigt,daßdie
Umsatzerlöse oder die an deren Stelle tretende Bezugs-
größedesUnternehmenswenigerals50MillionenDeut-
sche Mark betragen haben, darf die Rücklage bis zur
Höhevon40 vomHundertderAnschaffungskostender
Kapitalanlagegebildetwerden.

(2) KapitalanlagenimSinnedes Absatzes 1 sind
1. der Erwerb eines im Inland belegenen Betriebs oder

Teilbetriebs oder einer im Inland belegenen Betriebs-
stätte,

2. derErwerbeinesMitunternehmeranteils(8 15Abs. 1
Nr. 2) an einem Betrieb im Sinne der Nummer 1 mit
Ausnahmevon Mitunternehmeranteilen,die gegen
Einlagenerworbenwerden,

3. der Erwerb von zum Anlagevermögen gehörenden
Anteilenan einer Kapitalgesellschaftmit Sitz und
Geschäftsleitung im Inland mit Ausnahme von Antei-
len, die durch Erhöhung des Kapitals der Gesell-
schaftgegenEinlagenerworbenwerden.
(3) Die Rücklage darf nur gebildet werden, wenn die

folgendenVoraussetzungenerfülltsind:
1. DerSteuerpflichtigeweistdurcheineBescheinigung

nach,daß
a) imWirtschaftsjahr des Erwerbs der Kapitalanlage

der Betrieb, Teilbetrieb oder die Betriebsstätte
stillgelegt oder von der Stillegung bedroht war,
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b) die Kapitalanlage geeignet war, den Fortbestand
des Betriebs, Teilbetriebs oder der Betriebsstätte
zu sichern,

c) die Kapitalanlage geeignet war, bestehende
Dauerarbeitsplätze, die für die Wirtschaftsregion
und für den jeweiligen Arbeitsmarkt von beson-
deremGewichtsind,nachhaltigzu sichern,

d) die Kapitalanlage für die Wettbewerbsverhält-
nisse unbedenklich ist und

-

e) dieUmsatzerlösein seinemUnternehmenindem
Wirtschaftsjahr, das vor dem Erwerb der Kapital-
anlageendete,wenigerals 200 MillionenDeut-
sche Mark betragen haben. Ist das Unternehmen
einabhängigesoderherrschendesUnternehmen
im Sinne des 8 17 des Aktiengesetzes oder ein
Konzernunternehmenim Sinne des $ 18 des
Aktiengesetzes, so sind die Umsatzerlöse aller
herrschendenundabhängigenUnternehmenoder
die Umsatzerlöse aller Konzernunternehmen
zusammenzurechnen; Umsatzerlöse aus Liefe-
rungen und Leistungen zwischen diesen Unter-
nehmen (Innenumsatzerlöse) dürfen abgezogen
werden. An die Stelle der Umsatzerlöse treten bei
Kreditinstitutenund Bausparkassendie Bilanz-
summe,bei Versicherungsunternehmendie Prä-
mieneinnahmen; die Bilanzsumme darf um dieje-
nigenAnsätze gemindertwerden,die für Beteili-
gungen an im Sinne des Satzes 2 verbundenen
Unternehmen ausgewiesen sind.

Die Bescheinigungwird von der obersten Wirt-
schaftsbehörde im Einvernehmen mit der obersten
Finanzbehörde des Landes erteilt, das für die
Besteuerung des Erwerbers nach dem Einkommen
und Ertrag zuständig ist.

2. Der Steuerpflichtigeermitteltden Gewinnnach 8 4
Abs. 1 oder 85.

posten in mindestens gleicher Höhe ausgewiesen.

Absatz4müsseninderBuchführungverfolgtwerden
können.

(4) Die Rücklage ist spätestens vomsechsten auf
ihre BildungfolgendenWirtschaftsjahran mit jährlich
mindestens einem Fünftel gewinnerhöhend aufzulösen.
Die Rücklageist vorzeitigaufzulösen,wenn
1. der Betrieb,Teilbetrieboderdie Betriebsstättestill-

gelegt oder die Kapitalanlageveräußertoder ent-
nommenwird;wird die KapitalanlagezumTeil ver-
äußertoderentnommen,istdieRücklageimVerhält-
nis des Anteils der veräußertenoder entnommenen
Kapitalanlage zur gesamten Kapitalanlage vorzeitig
gewinnerhöhendaufzulösen,

Beteiligungmit demniedrigerenTeilwertangesetzt
wird;in diesenFällen ist die Rücklage in Höhedes
Anteils vorzeitig gewinnerhöhendaufzulösen, der
dem Unterschiedzwischen demWert, mit demdie
Kapitalanlage bisher angesetzt war, und dem niedri-
geren Teilwert entspricht.
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87
Absetzung für

Abnutzungoder Substanzverringerung
(1) Bei Wirtschaftsgütern, deren Verwendung oder

Nutzungdurchden Steuerpflichtigenzur Erzielungvon
Einkünftensich erfahrungsgemäßauf einen Zeitraum
vonmehralseinemJahr erstreckt,istjeweilsfüreinJahr
der Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten
abzusetzen,der bei gleichmäßigerVerteilungdieser
Kosten auf die Gesamtdauer der Verwendung oder Nut-
zungauf ein Jahr entfällt(Absetzungfür Abnutzungin
gleichenJahresbeträgen).Die Absetzungbemißtsich
hierbeinachder betriebsgewöhnlichenNutzungsdauer
des Wirtschaftsguts. Als betriebsgewöhnlicheNut-
zungsdauer des Geschäfts- oder Firmenwerts eines
Gewerbebetriebsoder eines Betriebs der Land- und
Forstwirtschaft gilt ein Zeitraum von 15 Jahren. Bei
beweglichenWirtschaftsgüterndes Anlagevermögens,
beideneneswirtschaftlichbegründetist,dieAbsetzung
für Abnutzungnach Maßgabeder Leistungdes Wirt-
schaftsguts vorzunehmen, kann der Steuerpflichtige
dieses VerfahrenstattderAbsetzungfür Abnutzungin
gleichen Jahresbeträgen anwenden, wenn er den auf
das einzelne Jahr entfallendenUmfangder Leistung
nachweist.Absetzungenfür außergewöhnlichetechni-
sche oderwirtschaftlicheAbnutzungsind zulässig.
(2) Bei beweglichenWirtschaftsgüterndes Anlage-

vermögenskann der Steuerpflichtigestatt der Abset-
zung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen die
Absetzungfür Abnutzungin fallendenJahresbeträgen
bemessen.Die Absetzungfür Abnutzungin fallenden
Jahresbeträgen kann nach einem unveränderlichen
Hundertsatz vom jeweiligen Buchwert (Restwert) vor-
genommen werden; der dabei anzuwendende Hundert-
satz darf höchstensdas Dreifachedes bei der Abset-
zung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen in
Betracht kommenden Hundertsatzes betragen und
30 vom Hundert nicht übersteigen. $ 7 a Abs. 8 gilt ent-
sprechend.BeiWirtschaftsgütern,beidenendieAbset-
zung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen bemes-
senwird,sindAbsetzungenfüraußergewöhnlichetech-
nische oder wirtschaftliche Abnutzung nicht zulässig.
(3) DerÜbergangvonderAbsetzungfürAbnutzungin

fallenden Jahresbeträgen zur Absetzung für Abnutzung
in gleichenJahresbeträgenist zulässig. In diesemFall
bemißt sich die Absetzung für Abnutzung vom Zeitpunkt
des Übergangsan nachdemdannnoch vorhandenen
Restwertundder Restnutzungsdauerdes einzelnen
Wirtschaftsguts. Der Ubergang von der Absetzung für
Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen zur Absetzung
für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen ist nicht
zulässig.
(4) Bei Gebäuden sind abweichend von Absatz 1 als

Absetzung für Abnutzung die folgenden Beträge bis zur
vollen Absetzung abzuziehen:
1. bei Gebäuden, soweit sie zu einem Betriebsvermö-

gengehörenundnichtWohnzweckendienenundfür
die der Antrag auf Baugenehmigung nach dem
31. März 1985 gestellt worden ist, jährlich 4 vom
Hundert,

2. bei Gebäuden,soweit sie die Voraussetzungender
Nummer 1 nicht erfüllen und die
a) nachdem31. Dezember1924fertiggestelltwor-

den sind, jährlich 2 vom Hundert,

b) vor dem 1. Januar 1925 fertiggestellt worden sind,
jährlich 2,5 vom Hundert

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Beträgt die
tatsächliche Nutzungsdauereines Gebäudes in den
FällenderNummer1wenigerals 25Jahre, indenFällen
derNummer2Buchstabeawenigerals 50 Jahre, inden
FällenderNummer2Buchstabebwenigerals40 Jahre,
so könnenan Stelleder AbsetzungennachSatz 1 die
der tatsächlichen Nutzungsdauer entsprechenden
Absetzungen für Abnutzung vorgenommen werden.
Absatz1 letzterSatz bleibtunberührt.BeiGebäudenim
Sinne der Nummer2 rechtfertigtdie für Gebäude im
Sinne der Nummer 1 geltende Regelung weder die
Anwendungdes Absatzes 1 letzter Satz noch den
Ansatz des niedrigerenTeilwerts (8 6 Abs. 1 Nr. 1
Satz 2).

(5)Bei imInlandbelegenenGebäuden,dievomSteu-
erpflichtigen hergestellt oder bis zum Ende des Jahres
der Fertigstellungangeschafftworden sind, können
abweichend von Absatz 4 als Absetzung für Abnutzung
die folgendenBeträgeabgezogenwerden:
1. bei Gebäuden im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nr. 1

imJahr der FertigstellungoderAnschaffung
und in den folgenden 3 Jahren

jeweils 10 vom Hundert,
in dendarauffolgenden3 Jahren

jeweils 5 vomHundert,
in dendarauffolgenden18 Jahren

jeweils 2,5 vomHundert,
2. bei Gebäuden im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nr. 2

im Jahr der Fertigstellung oder Anschaffung
und in denfolgenden7 Jahren

jeweils
in den darauffolgenden 6 Jahren

jeweils 2,5 vom Hundert,
in dendarauffolgenden36 Jahren

jeweils 1,25vomHundert

5 vom Hundert,

der Herstellungskostenoder der Anschaffungskosten.
Im Fall der Anschaffungist Satz 1 nur anzuwenden,
wenn der Hersteller für das veräußerte Gebäude weder
AbsetzungenfürAbnutzungnachSatz 1vorgenommen
noch erhöhteAbsetzungenoder Sonderabschreibun-
gen in Anspruch genommen hat.

(5a) DieAbsätze4 und5 sind aufGebäudeteile,die
selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind,
sowie auf Eigentumswohnungen und auf im Teil-
eigentumstehendeRäumeentsprechendanzuwenden.
(6) Bei Bergbauunternehmen,Steinbrüchen und

anderenBetrieben,die einenVerbrauchder Substanz
mitsich bringen,ist Absatz 1 entsprechendanzuwen-
den;dabeisind AbsetzungennachMaßgabedes Sub-
stanzverzehrszulässig (Absetzung für Substanzver-
ringerung).

87a
Gemeinsame Vorschriften für erhöhte Absetzungen

und Sonderabschreibungen
(1) Werden in dem Zeitraum, in dem bei einem Wirt-

schaftsguterhöhteAbsetzungenoderSonderabschrei-
bungen in Anspruch genommen werden können



(Begünstigungszeitraum), nachträgliche Herstellungs-
kostenaufgewendet,so bemessensich vomJahr der
Entstehung der nachträglichen Herstellungskosten an
bis zum Ende des Begünstigungszeitraums die Abset-
zungenfürAbnutzung,erhöhtenAbsetzungenundSon-
derabschreibungen nach den um die nachträglichen
Herstellungskosten erhöhten Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten. Entsprechendes gilt für nachträgliche
Anschaffungskosten.
(2) Können bei einem Wirtschaftsgut erhöhte Abset-

zungenoderSonderabschreibungenbereitsfürAnzah-
lungen auf Anschaffungskosten oder für Teilherstel-
lungskosten in Anspruch genommen werden, so sind
dieVorschriftenübererhöhteAbsetzungenundSonder-
abschreibungenmitderMaßgabeanzuwenden,daßan
die Stelle der Anschaffungs-oder Herstellungskosten
dieAnzahlungenaufAnschaffungskostenoderdieTeil-
herstellungskosten und an die Stelle des Jahres der
Anschaffung oder Herstellung das Jahr der Anzahlung
oder Teilherstellung treten. Nach Anschaffung oder Her-
stellungdesWirtschaftsgutssinderhöhteAbsetzungen
oder Sonderabschreibungen nur zulässig, soweit sie
nichtbereitsfür Anzahlungenauf Anschaffungskosten
oder für Teilherstellungskosten in Anspruch genommen
worden sind. Anzahlungen auf Anschaffungskosten
sind im Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung aufgewen-
det. Werden Anzahlungen auf Anschaffungskosten
durch Hingabe eines Wechsels geleistet, so sind sie in
dem Zeitpunkt aufgewendet, in dem dem Lieferanten
durchDiskontierungoderEinlösungdesWechsels das
Geld tatsächlichzufließt.Entsprechendesgilt,wennan
Stelle vonGeld ein Scheck hingegebenwird.
(3) Bei Wirtschaftsgütern,bei denenerhöhteAbset-

zungen in Anspruch genommen werden, müssen in
jedem Jahr des Begünstigungszeitraumsmindestens
Absetzungen in Höhe der Absetzungen für Abnutzung
nach $ 7 Abs. 1 oder 4 berücksichtigt werden.

(4) Bei Wirtschaftsgütern, bei denen Sonderabschrei-
bungeninAnspruchgenommenwerden,sinddieAbset-
zungen für Abnutzung nach $ 7 Abs. 1 oder 4 vorzuneh-
men.
(5) Liegen bei einem Wirtschaftsgut die Vorausset-

zungen für die Inanspruchnahme von erhöhten Abset-
zungenoderSonderabschreibungenaufGrundmehre-
rer Vorschriftenvor, so dürfen erhöhteAbsetzungen
oder Sonderabschreibungen nur auf Grund einer dieser
Vorschriftenin Anspruchgenommenwerden.
(6) ErhöhteAbsetzungenoder Sonderabschreibun-

gensindbeiderPrüfung,obdiein$ 141Abs.1Nr.4 und
5 der Abgabenordnung bezeichneten Buchführungs-
grenzenüberschrittensind,nichtzu berücksichtigen.
(7) Ist ein Wirtschaftsgut mehreren Beteiligten zuzu-

rechnen und sind die Voraussetzungen für erhöhte
Absetzungenoder Sonderabschreibungennurbei ein-
zelnen Beteiligten erfüllt, so dürfen die erhöhten Abset-
zungen und Sonderabschreibungennur anteilig für
diese Beteiligtenvorgenommenwerden.Die erhöhten
Absetzungenoder Sonderabschreibungendürfenvon
den Beteiligten,bei denendie Voraussetzungendafür
erfüllt sind, nur einheitlich vorgenommen werden.

(8) Erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibun-
gen sind bei Wirtschaftsgütern, die zu einem Betriebs-
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vermögen gehören, nur zulässig, wenn sie in ein beson-
deres,laufendzu führendesVerzeichnisaufgenommen
werden, das den Tag der Anschaffung oder Herstellung,
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die
betriebsgewöhnlicheNutzungsdauerunddie Höheder
jährlichen Absetzungen für Abnutzung, erhöhten Abset-
zungen und Sonderabschreibungen enthält. Das Ver-
zeichnis brauchtnicht geführtzu werden,wenn diese
Angabenaus der Buchführungersichtlichsind.
(9) Sind für ein WirtschaftsgutSonderabschreibun-

gen vorgenommen worden, so bemessen sich nach
Ablaufdes maßgebendenBegünstigungszeitraumsdie
Absetzungen für Abnutzung bei Gebäuden und bei Wirt-
schaftsgüternimSinnedes87Abs.5 anachdemRest-
wert unddemnach8 7 Abs. 4 unterBerücksichtigung
der RestnutzungsdauermaßgebendenVomhundert-
satz,beianderenWirtschaftsgüternnachdemRestwert
undderRestnutzungsdauer.

87b
Erhöhte Absetzungen

für Einfamilienhäuser,Zweifamilienhäuser
und Eigentumswohnungen

(1)Bei imInlandbelegenenEinfamilienhäusern,Zwei-
familienhäusern und Eigentumswohnungen, die zu mehr
als 662/3vom HundertWohnzwecken dienen, kann
abweichend von $ 7 Abs. 4 und 5 der Bauherr im Jahr
der Fertigstellungund in den siebenfolgendenJahren
jeweils bis zu 5 vom Hundert der Herstellungskosten
oderein ErwerberimJahr der Anschaffungundin den
sieben folgenden Jahren jeweils bis zu 5 vom Hundert
der Anschaffungskostenabsetzen.NachAblaufdieser
achtJahre sindalsAbsetzungfürAbnutzungbiszurvol-
lenAbsetzungjährlich2,5vomHundertdes Restwerts
abzuziehen;$ 7 Abs. 4 Satz 2 giltentsprechend.Über-
steigen die Herstellungskosten oder die Anschaffungs-
kosten bei einem Einfamilienhaus oder einer Eigentums-
wohnung 200000 Deutsche Mark, bei einem Zwei-
familienhaus250000 DeutscheMark,beieinemAnteil
an einem dieser Gebäude oder einer Eigentums-
wohnungden entsprechendenTeil von 200000 Deut-
sche Mark oder von 250 000 Deutsche Mark, so ist auf
den übersteigendenTeil der Herstellungskostenoder
der Anschaffungskosten 8 7 Abs. 4 anzuwenden. Satz 1
ist nicht anzuwenden,wenn der Steuerpflichtigedas
Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, die Eigentumswoh-
nungodereinenAnteilan einemdieserGebäudeoder
an einer Eigentumswohnung
1. vonseinemEhegattenanschafftundbeidenEhegat-

tendieVoraussetzungendes $ 26Abs. 1 vorliegen;
2. anschafftund imzeitlichenZusammenhangmitder

Anschaffung an den Veräußerer ein Einfamilienhaus,
Zweifamilienhaus oder eine Eigentumswohnung oder
einen Anteil an einem dieser Gebäude oder an einer
Eigentumswohnungveräußert;das gilt auch,wenn
das veräußerte Gebäude, die veräußerte Eigentums-
wohnungoderderveräußerteAnteildemEhegatten
des Steuerpflichtigenzuzurechnenwar undbei den
EhegattenimZeitpunktderAnschaffungundimZeit-
punkt der Veräußerungdie Voraussetzungendes
8 26 Abs. 1 vorliegen;

3. nach einer früheren Veräußerung durch ihn wieder
anschafft; das gilt auch, wenn das Gebäude, die
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EigentumswohnungoderderAnteil imZeitpunktder
früherenVeräußerungdem Ehegattendes Steuer-
pflichtigen zuzurechnen war und bei den Ehegatten
die Voraussetzungen des 8 26 Abs. 1 vorliegen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Herstellungs-
kosten, die für Ausbauten und Erweiterungen an einem
Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder an einer Eigen-
tumswohnung aufgewendet worden sind, wenn das Ein-
familienhaus, Zweifamilienhaus oder die Eigentums-
wohnung vor dem 1. Januar 1964 fertiggestellt und nicht
nachdem31. Dezember1976angeschafftwordenist.
Weitere Voraussetzung ist, daß das Gebäude oder die
EigentumswohnungimInlandbelegenist unddieausge-
bautenoderneuhergestelltenGebäudeteilezumehrals
80 vomHundert Wohnzwecken dienen. Nach Ablauf des
Zeitraums, in dem nach Satz 1 erhöhte Absetzungen
vorgenommen werden können, ist der Restwert den
Anschaffungs-oderHerstellungskostendes Gebäudes
oder dem an deren Stelle tretenden Wert hinzuzurech-
nen; die weiteren Absetzungen für Abnutzung sind ein-
heitlich für das gesamte Gebäude nach dem sich hier-
nach ergebendenBetrag und dem für das Gebäude
maßgebenden Hundertsatz zu bemessen.

(3) Der Bauherr kann erhöhte Absetzungen, die er im
Jahr derFertigstellungundindenzweifolgendenJahren
nichtausgenutzthat,bis zumEndedes drittenaufdas
Jahr der FertigstellungfolgendenJahres nachholen.
NachträglicheHerstellungskosten,die bis zum Ende
des dritten auf das Jahr der Fertigstellung folgenden
Jahres entstehen,könnenabweichendvon8 7a Abs. 1
vomJahr ihrerEntstehungan so behandeltwerden,als
wären sie bereits im ersten Jahr des Begünstigungs-
zeitraums entstanden. Die Sätze 1 und 2 gelten für den
Erwerbereines Einfamilienhauses,eines Zweifamilien-
hauses oder einer Eigentumswohnungund bei Aus-
bauten und Erweiterungen imSinne des Absatzes 2 ent-
sprechend.

{4) Zum Gebäude gehörendeGaragen sind ohne
RücksichtaufihretatsächlicheNutzungalsWohnzwek-
ken dienendzu behandeln,soweit in ihnennichtmehr
als ein Personenkraftwagenfür jede in demGebäude
befindlicheWohnunguntergestelltwerdenkann.Räume
für die Unterstellung weiterer Kraftwagen sind stets als
nichtWohnzweckendienendzu behandeln.
(5) Erhöhte Absetzungen nach den Absätzen 1 und 2

kann der Steuerpflichtige nur für ein Einfamilienhaus
oderfüreinZweifamilienhausoderfüreineEigentums-
wohnung oder für den Ausbau oder die Erweiterung
eines Einfamilienhauses, eines Zweifamilienhauses
oder einer Eigentumswohnung in Anspruch nehmen.
Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des $ 26
Abs. 1 vorliegen,können erhöhteAbsetzungennach
denAbsätzen1 und2 für insgesamtzweider in Satz 1
bezeichnetenGebäude, Eigentumswohnungen,Aus-
bautenoder Erweiterungenin Anspruch nehmen.Den
erhöhtenAbsetzungennachdenAbsätzen1 und2 ste-
hen die erhöhten Absetzungen nach $ 7b in der jewei-
ligen Fassung ab Inkrafttretendes Gesetzes vom
16.Juni 1964(BGBl.1S.353)undnach$ 15Abs. 1bis4
des Berlinförderungsgesetzes in der Fassung des
Gesetzes vom 11. Juli 1977 (BGBI.1S. 1213) gleich. Ist
das Einfamilienhaus,das Zweifamilienhausoder die
Eigentumswohnung (Erstobjekt) dem Steuerpflichtigen

nichtbiszumAblaufdesBegünstigungszeitraumszuzu-
rechnen,so kannder Steuerpflichtigeabweichendvon
den Sätzen 1 bis 3 erhöhteAbsetzungenbei einem
weiterenEinfamilienhaus,Zweifamilienhausoder einer
weiterenEigentumswohnungimSinnedes Absatzes 1
Satz 1 (Folgeobjekt)inAnspruchnehmen,wenner das
Folgeobjekt innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren
vorunddreiJahren nachAblaufdes Veranlagungszeit-
raums,indemihmdasErstobjektletztmalszugerechnet
wordenist,anschafftoderherstellt;Entsprechendesgilt
beieinemAusbauodereinerErweiterungeinesEinfami-
lienhauses,ZweifamilienhausesodereinerEigentums-
wohnung.ImFall des Satzes 4 ist der Begünstigungs-
zeitraumfürdas FolgeobjektumdieAnzahlderVeran-
lagungszeiträume zu kürzen, in denen das Erstobjekt
demSteuerpflichtigenzugerechnetwordenist; hat der
Steuerpflichtigedas Folgeobjekt in einem Veranla-
gungszeitraum,in demihmdas Erstobjektnoch zuzu-
rechnen ist, hergestellt oder angeschafft oder einen
Ausbau oder eine Erweiterung vorgenommen,so
beginntderBegünstigungszeitraumfürdas Folgeobjekt
abweichend von Absatz 1 mitAblauf des Veranlagungs-
zeitraums, in dem das Erstobjekt dem Steuerpflichtigen
letztmals zugerechnet worden ist.

(6) Ist ein Einfamilienhaus, ein Zweifamilienhaus oder
eine Eigentumswohnungmehreren Steuerpflichtigen
zuzurechnen,so ist Absatz 5 mit der Maßgabeanzu-
wenden,daßderAnteildes Steuerpflichtigenan einem
dieser Gebäude oder an einer Eigentumswohnung
einem Einfamilienhaus,einemZweifamilienhausoder
einerEigentumswohnunggleichsteht;Entsprechendes
gilt bei dem Ausbau oder der Erweiterung von Einfami-
lienhäusern,ZweifamilienhäusernoderEigentumswoh-
nungen,die mehrerenSteuerpflichtigenzuzurechnen
sind.Satz 1ist nichtanzuwenden,wenneinEinfamilien-
haus, ein Zweifamilienhaus oder eine Eigentums-
wohnungausschließlichdemSteuerpflichtigenundsei-
nem Ehegatten zuzurechnen ist und bei den Ehegatten
dieVoraussetzungendes $ 26 Abs. 1 vorliegen.
(7) Der Bauherrvon Kaufeigenheimen,Trägerklein-

siedlungenundKaufeigentumswohnungenkannabwei-
chend von Absatz 5 für alle von ihmerstelltenKauf-
eigenheime, Trägerkleinsiedlungenund Kaufeigen-
tumswohnungenimJahr der Fertigstellungund imfol-
gendenJahr erhöhteAbsetzungenbis zu jeweils5 vom
Hundertvornehmen.

S7c
(weggefallen)

87d
ErhöhteAbsetzungenfür Wirtschaftsgüter,

die demUmweltschutzdienen
(1)Beiabnutzbarenbeweglichenundunbeweglichen

WirtschaftsgüterndesAnlagevermögens,beidenendie
Voraussetzungendes Absatzes 2 vorliegenund die
nach dem 31. Dezember 1974 und vor dem 1. Januar
1991angeschafftoderhergestelltwordensind,können
abweichend von 8 7 imWirtschaftsjahr der Anschaffung
oderHerstellungbis zu 60 vomHundertundin denfol-
genden Wirtschaftsjahren bis zur vollen Absetzung
jeweilsbis zu 10 vomHundertderAnschaffungs-oder
Herstellungskosten abgesetzt werden. Nicht in



Anspruch genommene erhöhteAbsetzungenkönnen
nachgeholtwerden.NachträglicheAnschaffungs-oder
Herstellungskosten,die vor dem 1. Januar 1991 ent-
standensind, könnenabweichendvon 8 7a Abs. 1 so
behandelt werden, als wären sie imWirtschaftsjahr der
Anschaffung oder Herstellung entstanden.

(2) Die erhöhten Absetzungen nach Absatz 1 können
nur in Anspruch genommen werden, wenn
1. die Wirtschaftsgüter in einem im Inland belegenen

Betrieb des Steuerpflichtigen unmittelbar und zu
mehrals 70 vomHundertdemUmweltschutzdienen
und

2. die von der Landesregierung bestimmte Stelle
bescheinigt,daß
a) die Wirtschaftsgüterzu dem in Nummer1 be-

zeichneten Zweck bestimmt und geeignet sind
und

b) die Anschaffung oder Herstellung der Wirt-
schaftsgüter imöffentlichen Interesse erforderlich
ist.

(3) Die Wirtschaftsgüter dienen dem Umweltschutz,
wenn sie dazu verwendet werden,
1. a) den Anfall von Abwasser oder

b) Schädigungen durch Abwasser oder
c) Verunreinigungen der Gewässer durch andere

Stoffeals Abwasser oder
d) Verunreinigungender Luftoder
e) LärmoderErschütterungen
zu verhindern, zu beseitigen oder zu verringern oder

2. Abfälle nach den Grundsätzen des Abfallbeseiti-
gungsgesetzes zu beseitigen.

Die Anwendung des Satzes 1 ist nicht dadurch aus-
geschlossen, daß die Wirtschaftsgüterzugleich für
Zwecke des innerbetrieblichen Umweltschutzes ver-
wendet werden.
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auf nach dem

31.Dezember1974undvordem1.Januar 1991entste-
hende nachträgliche Herstellungskosten bei Wirt-
schaftsgütern, die dem Umweltschutz dienen und die
vor dem 1. Januar 1975 angeschafft oder hergestellt
worden sind, mit der Maßgabe entsprechend anzu-
wenden,daß imWirtschaftsjahrder Fertigstellungder
nachträglichenHerstellungsarbeitenerhöhteAbsetzun-
gen bis zur vollen Höhe der nachträglichenHerstel-
lungskosten vorgenommen werden können. Das gleiche
gilt,wennbeiWirtschaftsgütern,die nichtdemUmwelt-
schutz dienen, nachträgliche Herstellungskosten nach
dem 31. Dezember 1974 und vor dem 1. Januar 1991
dadurch entstehen,daß ausschließlichaus Gründen
des Umweltschutzes Veränderungen vorgenommen
werden.
(5)DieerhöhtenAbsetzungennachAbsatz 1können

bereits für Anzahlungenauf Anschaffungskostenund
für Teilherstellungskosten in Anspruch genommen
werden.$ 7a Abs. 2 ist mitderMaßgabeanzuwenden,
daßdieSummedererhöhtenAbsetzungen60vomHun-
dertder bis zumEnde des jeweiligenWirtschaftsjahrs
insgesamtaufgewendetenAnzahlungenoder Teilher-
stellungskostennichtübersteigendarf.Satz 1giltinden
Fällendes Absatzes 4 sinngemäß.
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(6) Die erhöhtenAbsetzungennachdenAbsätzen1
bis5werdenunterderBedingunggewährt,daßdieVor-
aussetzung des Absatzes 2 Nr. 1
1. indenFällendes Absatzes 1mindestensfünfJahre

nach der Anschaffungoder Herstellungder Wirt-
schaftsgüter,

2. in den Fällen des Absatzes 4 Satz 1 mindestens fünf
Jahre nach Beendigung der nachträglichen Herstel-
lungsarbeiten

erfüllt wird.

(7) Steuerpflichtige, die nach dem 31. Dezember
1974undvordem1.Januar 1991durchHingabeeines
Zuschusses zur Finanzierungder Anschaffungs-oder
HerstellungskostenvonabnutzbarenWirtschaftsgütern
im Sinne des Absatzes 2 ein Recht auf Mitbenutzung
dieser Wirtschaftsgüter erwerben, können bei diesem
Rechtabweichendvon $ 7 erhöhteAbsetzungennach
MaßgabedesAbsatzes 1oder4 Satz 1vornehmen.Die
erhöhten Absetzungen können nur in Anspruch genom-
men werden, wenn der Empfänger
1. denZuschußunverzüglichundunmittelbarzurFinan-

zierung der Anschaffung oder Herstellung der Wirt-
schaftsgüteroder der nachträglichenHerstellungs-
arbeitenbei denWirtschaftsgüternverwendetund

2. demSteuerpflichtigenbestätigt,daßdie Vorausset-
zung der Nummer 1 vorliegt und daß für die Wirt-
schaftsgüteroder die nachträglichenHerstellungs-
arbeiten eine Bescheinigung nach Absatz 2 Nr. 2
erteiltist.

Absatz 6 gilt sinngemäß.

(8) Die erhöhtenAbsetzungennachdenAbsätzen1
bis 7 können nicht für Wirtschaftsgüterin Anspruch
genommenwerden,die in BetriebenoderBetriebsstät-
ten verwendet werden, die in den letzten zwei Jahren vor
demBeginndes Kalenderjahrs,indemdasWirtschafts-
gut angeschafftoder hergestelltworden ist, errichtet
wordensind. Die Verlagerungvon Betriebenoder Be-
triebsstättengiltnichtals ErrichtungimSinnedes Sat-
zes 1, wenn die in Absatz 2 Nr. 2 bezeichnete Behörde
bestätigt, daß die Verlagerung imöffentlichen Interesse
aus Gründendes Umweltschutzeserforderlichist.

87e
Bewertungsfreiheitfür Fabrikgebäude,Lagerhäuser

und landwirtschaftlicheBetriebsgebäude
(1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzeszur
Inanspruchnahme von Rechten und Vergünstigun-
gen berechtigtsind oder

2. aus GründenderRasse, Religion,Nationalität,Welt-
anschauungoder politischerGegnerschaft gegen
denNationalsozialismusverfolgtwordensind,

ihrefrühereErwerbsgrundlageverlorenhabenundden
Gewinnnach85ermitteln,könnenbeiGebäuden,dieim
eigenengewerblichenBetriebunmittelbar
a) der Fertigungoder
b) der Bearbeitung von zum Absatz bestimmten Wirt-

schaftsgüternoder
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c) derWiederherstellungvonWirtschaftsgüternoder
d) ausschließlich der Lagerung von Waren, die zum

Absatz an Wiederverkäufer bestimmt sind oder für
fremde Rechnung gelagert werden,

dienenund nach dem31. Dezember1951 hergestellt
worden sind, im Wirtschaftsjahr der Herstellung und in
dem darauffolgenden Wirtschaftsjahr Sonderabschrei-
bungen bis zu je 10 vom Hundert der Herstellungs-
kosten vornehmen. Den Herstellungskosten eines
Gebäudes werden die Aufwendungen gleichgestellt, die
nach dem 31. Dezember 1951 zum Wiederaufbau eines
durchKriegseinwirkungganzoderteilweisezerstörten
Gebäudes gemacht werden, wenn dieses Gebäude
ohne den Wiederaufbau nicht oder nicht mehr voll zu
einemder in Satz 1 bezeichnetenZwecke verwendet
werden kann.

(2) Absatz 1 ist entsprechend anwendbar auf die Her-
stellungskosten von land- und forstwirtschaftlichen
Betriebsgebäuden und auf die Aufwendungen zum
Wiederaufbauvon durch Kriegseinwirkungganz oder
teilweise zerstörten land- und forstwirtschaftlichen
Betriebsgebäuden, wenn der Gewinn aus Land- und
Forstwirtschaftnach 8 4 Abs. 1 ermitteltwird.
(3) Bei nachdem31. Dezember1966 hergestellten

Gebäuden können die Abschreibungen nach Absatz 1
oder Absatz 2 nur in Anspruch genommen werden, wenn
dieGebäudevomSteuerpflichtigenvorAblaufdeszehn-
ten Kalenderjahrs seit der erstmaligen Aufnahme einer
gewerblichen oder land- und forstwirtschaftlichen
Tätigkeit im Geltungsbereich dieses Gesetzes herge-
stelltwordensind.Für Gebäude,die vomSteuerpflich-
tigen nach Ablauf des 20. Kalenderjahrs seit der erst-
maligen Begründung eines Wohnsitzes oder gewöhnli-
chen Aufenthalts im Geltungsbereich dieses Gesetzes,
frühestensjedochseit dem1. Januar 1950,hergestellt
werden, sind Abschreibungen nach Absatz 1 oder
Absatz 2 nichtzulässig.

87f
Bewertungsfreiheitfür abnutzbareWirtschaftsgüter

des Anlagevermögens privater Krankenhäuser

(1) Steuerpflichtige,die im Inlandein privatesKran-
kenhaus betreiben, können unter den Voraussetzungen
des Absatzes2 beiabnutzbarenWirtschaftsgüterndes
Anlagevermögens, die dem Betrieb dieses Krankenhau-
ses dienen,im Jahr der Anschaffungoder Herstellung
und in den vier folgendenJahren Sonderabschreibun-
genvornehmen,undzwar
1. bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagever-

mögensbiszurHöhevoninsgesamt50vomHundert,
2. bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlage-

vermögensbis zur Höhe von insgesamt 30 vom
Hundert

der Anschaffungs-oderHerstellungskosten.
(2)DieAbschreibungennachAbsatz 1 könnennurin

Anspruch genommen werden, wenn bei dem privaten
KrankenhausimJahr derAnschaffungoderHerstellung
der Wirtschaftsgüter und im Jahr der Inanspruchnahme
derAbschreibungendie in$ 67Abs. 1oder2derAbga-
benordnung bezeichneten Voraussetzungen erfüllt sind.

(3) Die Abschreibungen nach Absatz 1 können
bereits für Anzahlungen auf Anschaffungskosten und
fürTeilherstellungskosteninAnspruchgenommenwer-
den.

$7g
Sonderabschreibung zur Förderung

kleiner und mittlerer Betriebe
(1) Bei neuen beweglichenWirtschaftsgüterndes

Anlagevermögens,die im Jahr der Anschaffungoder
Herstellung im Betrieb des Steuerpflichtigenaus-
schließlichoderfast ausschließlichbetrieblichgenutzt
werden,kann unterden Voraussetzungendes Absat-
zes 2 imJahr derAnschaffungoderHerstellungneben
den Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 Abs. 1 oder 2
eine Sonderabschreibungvon 10 vom Hundert der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten in Anspruch
genommenwerden.
(2) DieSonderabschreibungnachAbsatz 1 kannnur

in Anspruch genommen werden, wenn
1. im Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung des
Wirtschaftsguts
a) derEinheitswertdes Betriebs,zudessenAnlage-

vermögendas Wirtschaftsgutgehört,nichtmehr
als 120000 DeutscheMark beträgtund

b) bei Gewerbebetrieben im Sinne des Gewerbe-
steuergesetzesdas Gewerbekapitalnicht mehr
als 500000 DeutscheMarkbeträgtund

2. dasWirtschaftsgutmindestensein Jahr nachseiner
Anschaffungoder Herstellungin einer inländischen
Betriebsstättedieses Betriebsverbleibt.

4.ÜberschußderEinnahmen
überdieWerbungskosten

88
Einnahmen

(1) Einnahmensind alleGüter,die in Geld oderGel-
deswertbestehenunddemSteuerpflichtigenim Rah-
men einer der Einkunftsarten des 8 2 Abs. 1 Nr. 4 bis 7
zufließen.
(2) Einnahmen, die nicht in Geld bestehen (Wohnung,

Kost, Warenund sonstigeSachbezüge),sind mitden
üblichenMittelpreisendes Verbrauchsortsanzusetzen.
Bei Arbeitnehmern;für deren Sachbezüge durch
Rechtsverordnungnach$ 17Nr.3 ViertesBuchSozial-
gesetzbuchWerte bestimmtworden sind, sind diese
Werte maßgebend.

89
Werbungskosten

(1) Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwer-
bung,SicherungundErhaltungderEinnahmen.Sie sind
beiderEinkunftsartabzuziehen,beider sie erwachsen
sind.Werbungskostensind auch
1. Schuldzinsenund auf besonderenVerpflichtungs-

gründenberuhendeRenten und dauerndeLasten,
soweit sie miteinerEinkunftsartin wirtschaftlichem
Zusammenhangstehen.Bei Leibrentenkannnurder
Anteil abgezogen werden, der sich aus der in $ 22



Nr.1Satz 3Buchstabea aufgeführtenTabelleergibt;
indenFällendes $ 22Nr.1 Satz 3 Buchstabea letz-
ter Satz kann nur der Anteil, der nach der in dieser
Vorschrift vorgesehenen Rechtsverordnung zu
ermitteln ist, abgezogen werden;

2. SteuernvomGrundbesitz,sonstigeöffentlicheAbga-
benundVersicherungsbeiträge,soweitsolcheAus-
gaben sich auf Gebäude oder auf Gegenstände
beziehen, die dem Steuerpflichtigen zur Einnahme-
erzielungdienen;

3. BeiträgezuBerufsständenundsonstigenBerufsver-
bänden,deren Zweck nicht auf einen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist;

4. Aufwendungendes Arbeitnehmersfür Fahrtenzwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte. Bei Fahrten mit
einemeigenen Kraftfahrzeugwerden die Aufwen-
dungenfür jedenArbeitstag,an demdas Kraftfahr-
zeugbenutztwird,nurinHöhederfolgendenPausch-
beträge anerkannt:
a) bei Benutzungeines Kraftwagens

0,36 DeutscheMark,
b) bei Benutzung eines Motorrads

oder Motorrollers 0,16 Deutsche Mark
für jeden Kilometer, den die Wohnung von der
Arbeitsstätteentferntliegt;für die Bestimmungder
Entfernungist die kürzestebenutzbareStraßenver-
bindung maßgebend. Wird dem Arbeitnehmer vom
Arbeitgeber für Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte ein Kraftfahrzeug zur Verfügung ge-
stellt, so kann der Arbeitnehmerhöchstens die in
Satz 2 bezeichnetenBeträgegeltendmachen;

5. notwendigeMehraufwendungen,die einemArbeit-
nehmerwegeneineraus beruflichemAnlaßbegrün-
deten doppeltenHaushaltsführungentstehen,und
zwar unabhängigdavon,aus welchenGründendie
doppelteHaushaltsführungbeibehaltenwird. Eine
doppelte Haushaltsführung liegt vor, wenn der
Arbeitnehmeraußerhalbdes Ortes, in demer einen
eigenen Hausstand unterhält,beschäftigt ist und
auch am Beschäftigungsortwohnt.Aufwendungen
für Fahrten vom Beschäftigungsort zum Ort des
eigenen Hausstands und zurück (Familienheim-
fahrten) können jeweils nur für eine Familienheim-
fahrt wöchentlichals Werbungskostenabgezogen
werden. Bei Familienheimfahrten mit eigenem Kraft-
fahrzeug ist je Kilometer der Entfernung zwischen
demOrtdes eigenenHausstandsunddemBeschäf-
tigungsortNummer4 Satz 2entsprechendanzuwen-
den.Bei FamilienheimfahrtenmiteinemvomArbeit-
geber zur Verfügung gestellten Kraftfahrzeugist
Nummer 4 Satz 3 entsprechend anzuwenden;

6. Aufwendungenfür Arbeitsmittel (Werkzeuge und
Berufskleidung);

7. AbsetzungenfürAbnutzungundfür Substanzverrin-
gerung(8 7 Abs. 1 und4 bis 6, $ 7a Abs. 1 bis 3, 5
und 7 und $ 7b).

(2) Abweichend von Absatz 1 Nr. 4 Sätze 2 und 3 und
Nr. 5 Sätze 4 und 5 werden
1. bei Körperbehinderten, deren Minderung der

Erwerbsfähigkeit mindestens 70 vom Hundert
beträgt,
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2. bei Körperbehinderten, deren Minderung der
Erwerbsfähigkeitwenigerals 70 vomHundert,aber
mindestens 50 vom Hundert beträgt und die erheb-
lich gehbehindertsind,

für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und
für Familienheimfahrtenauf Antrag die tatsächlichen
Aufwendungenabgezogen.Die Voraussetzungender
Nummern1und2 sinddurchamtlicheUnterlagennach-
zuweisen.

(3)Absatz 1 Nr.4 und5 undAbsatz 2 geltenbeiden
EinkunftsartenimSinnedes $ 2 Abs. 1 Nr.5 bis 7 ent-
sprechend.
(4) Für dieAnerkennungvonMehraufwendungenfür

Verpflegung als Werbungskosten können durch
Rechtsverordnungder Bundesregierungmit Zustim-
mungdes BundesratesHöchstbeträgebestimmtwer-
den;diese Höchstbeträgedürfen140vomHundertder
pauschalenTagegeldbeträgedes Bundesreisekosten-
gesetzesnichtüberschreiten.
(5) 8 4 Abs. 5 Nr.8 undAbs. 6 gilt sinngemäß.

|89a
Pauschbeträgefür Werbungskosten

FürWerbungskostensind beider Ermittlungder Ein-
künfte die folgenden Pauschbeträge abzuziehen, wenn
nichthöhereWerbungskostennachgewiesenwerden:
1. von den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit:

ein Pauschbetragvon 564 DeutscheMark;
2. vonden Einnahmenaus Kapitalvermögen:

ein Pauschbetragvon 100 DeutscheMark;
beiEhegatten,die nachden 88 26, 26 b zusammen
veranlagtwerden,erhöhtsich dieser Pauschbetrag
auf insgesamt200 DeutscheMark;

3. vondenEinnahmenimSinnedes $ 22Nr. 1 und1a:
ein Pauschbetrag von insgesamt 200 Deutsche
Mark.

DiePauschbeträgedürfenimFall derNummer1nurbis
zur Höhe der umdie Freibeträge nach $ 19 Abs. 2bis 4
gemindertenEinnahmen,in den Fällender Nummern2
und 3 nur bis zur Höhe der Einnahmenabgezogen
werden.

Aa. UmsatzsteuerrechtlicherVorsteuerabzug

S9b
(1) Der Vorsteuerbetragnach & 15 des Umsatz-

steuergesetzesgehört,soweiter beiderUmsatzsteuer
abgezogen werden kann, nicht zu den Anschaffungs-
oderHerstellungskostendesWirtschaftsguts,aufdes-
sen Anschaffungoder Herstellunger entfällt.Der Teil
des Vorsteuerbetrags,der nicht abgezogenwerden
kann, brauchtden Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten des Wirtschaftsguts,auf dessen Anschaffung
oderHerstellungderVorsteuerbetragentfällt,nichtzu-
gerechnetzu werden,
1. wenn er 25 vom Hundert des Vorsteuerbetrags und

500 DeutscheMark nichtübersteigt,oder



464

2. wenndie zumAusschluß vomVorsteuerabzugfüh-
renden Umsätze nicht mehr als 3 vom Hundert des
Gesamtumsatzes betragen.
(2) Wird der Vorsteuerabzug nach 8 15 a des Umsatz-

steuergesetzesberichtigt,so sinddie Mehrbeträgeals
Betriebseinnahmen oder Einnahmen, dieMinderbeträge
als Betriebsausgaben oder Werbungskosten zu behan-
deln; die Anschaffungs- oder Herstellungskosten blei-
benunberührt.

5. Sonderausgaben

810
(1) Sonderausgaben sind die folgenden Aufwendun-

gen, wenn sie weder Betriebsausgaben noch Wer-
bungskosten sind:
1. Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder

dauernd getrennt lebenden unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtigenEhegatten,wenn der Geber
dies mit Zustimmung des Empfängers beantragt.
Eine Rücknahme des Antrags oder der Zustimmung
istnichtzulässig.Dasgiltauch,wennderAntragzum
Zweck der Eintragung eines Freibetrags auf der
Lohnsteuerkarteoderder Festsetzungvon Einkom-
mensteuer-Vorauszahlungengestelltwordenist.Die
Unterhaltsleistungenkönnen bis zu 18000 Deut-
sche Mark im Kalenderjahr abgezogen werden. Ent-
sprechendesgilt auch für Unterhaltsleistungenin
den Fällen der Nichtigkeit oder der Aufhebung der
Ehe;

1a.auf besonderen Verpflichtungsgründen beruhende
Renten und dauernde Lasten, die nicht mitEinkünften
in wirtschaftliichem Zusammenhang stehen, die bei
der Veranlagung außer Betracht bleiben. Bei Leibren-
tenkannnurderAnteilabgezogenwerden,der sich
aus derin$22Nr. 1 Satz 3 Buchstabea aufgeführten
Tabelle ergibt; in den Fällen des $ 22 Nr. 1 Satz 3
Buchstabe a letzter Satz kann nur der Anteil, der
nach der in dieser Vorschrift vorgesehenen Rechts-
verordnung zu ermitteln ist, abgezogen werden;

2. a) Beiträge zu Kranken-, Unfall- und Haftpflichtver-
sicherungen, zu den gesetzlichen Rentenver-
sicherungen und an die Bundesanstalt für Arbeit;

b) Beiträgezu den folgendenVersicherungenauf
den Erlebens- oder Todesfall:
aa) Risikoversicherungen,dienurfürdenTodes-

fall eine Leistung vorsehen,
bb) Rentenversicherungenohne Kapitalwahl-

recht,
cc) Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht

gegen laufende Beitragsleistung, wenn das
Kapitalwahlrechtnicht vor Ablauf von zwölf
Jahren seit Vertragsabschluß ausgeübt wer-
den kann,

dd) Kapitalversicherungen gegen laufende Bei-
tragsleistungmit Sparanteil,wenn der Ver-
trag für die Dauer von mindestens zwölf
Jahren abgeschlossenwordenist.

Fondsgebundene Lebensversicherungen sind aus-
geschlossen;

3 Beiträge an Bausparkassen zur Erlangung von Bau-
darlehen. Beiträge, die nach Ablauf von vier Jahren

seit Vertragsabschlußgeleistetwerden,könnennur
insoweit abgezogen werden, als sie das Eineinhalb-
fache des durchschnittlichenJahresbetrags der in
den ersten vier Jahren geleisteten Beiträge imVeran-
lagungszeitraumnichtübersteigen;

4. gezahlteKirchensteuer;

5. die nach $ 211 Abs. 1 Nr. 1 und2 des Lastenaus-
gleichsgesetzes abzugsfähigenTeile der Vermö-
gensabgabe,derHypothekengewinnabgabeundder
Kreditgewinnabgabe;

6. Steuerberatungskosten;

7. Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine
Berufsausbildung oder seine Weiterbildung in einem
nichtausgeübtenBerufbiszu900DeutscheMarkim
Kalenderjahr. Dieser Betrag erhöht sich auf 1 200
Deutsche Mark, wenn der Steuerpflichtige wegen der
AusbildungoderWeiterbildungaußerhalbdes Orts
untergebrachtist, in dem er einen eigenenHaus-
stand unterhält.Die Sätze 1 und 2 geltenentspre-
chend,wenn dem SteuerpflichtigenAufwendungen
füreineBerufsausbildungoderWeiterbildungseines
EhegattenerwachsenunddieEhegattendieVoraus-
setzungendes $ 26Abs. 1Satz 1erfüllen;indiesem
Fall könnendieBeträgevon900DeutscheMarkund
1200 DeutscheMark für den in der Berufsausbil-
dungoderWeiterbildungbefindlichenEhegattenins-
gesamt nur einmal abgezogen werden. Als Aufwen-
dungenfür eine Berufsausbildunggeltenauch Auf-
wendungenfür eine hauswirtschaftlicheAus- oder
Weiterbildung.Zu den Aufwendungenfür eine Be-
rufsausbildungoder Weiterbildunggehören nicht
Aufwendungen für den Lebensunterhalt, es sei denn,
daß es sich um Mehraufwendungenhandelt, die
durch eine auswärtige Unterbringung im Sinne des
Satzes 2 entstehen.

(2) Voraussetzung für den Abzug der in Absatz 1 Nr. 2
und3 bezeichnetenBeiträge(Vorsorgeaufwendungen)
ist, daß sie
1. - wenn es sich um Versicherungsbeiträge mit Spar-

anteiloder Bausparbeiträgehandelt- wederunmit-
telbar noch mittelbar inwirtschaftlichem Zusammen-
hangmitder Aufnahmeeines Kredits stehen,

2. nicht in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammen-
hang mit steuerfreien Einnahmen stehen,

3. an Versicherungsunternehmenoder Bausparkas-
sen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitungim
Inand haben oder denen die Erlaubnis zum
Geschäftsbetriebim Inlanderteiltist, oderan einen
Sozialversicherungsträger geleistet werden und

4. nichtvermögenswirksameLeistungendarstellen,für
die eine Arbeitnehmer-Sparzulage nach $ 12 des
ViertenVermögensbildungsgesetzesgewährtwird.
(3) Vorsorgeaufwendungen(Absatz 1 Nr. 2 und 3)

können je Kalenderjahr bis zu den folgenden Höchst-
beträgenabgezogenwerden:
1. Beiträge im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und 3

zusammen bis zu 2340 Deutsche Mark,
im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten
bis zu 4680 Deutsche Mark;



2. Beiträge im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2
zusätzlichbis zu 3000 DeutscheMark,
im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten
bis zu 6000 Deutsche Mark.
Diese Beträge vermindern sich
a) bei Arbeitnehmern um den vom Arbeitgeber ge-

leisteten gesetzlichenBeitrag zur gesetzlichen
Rentenversicherung sowie um steuerfreie
Zuschüsse des Arbeitgebers im Sinne des $ 3
Nr. 62 Sätze 2 bis 4,

b) bei Steuerpflichtigen, die während des ganzen
Kalenderjahrs
aa) in der gesetzlichen Rentenversicherung ver-

sicherungsfrei oder auf Antrag des Arbeitge-
bers von der Versicherungspflichtbefreit
waren und denen für den Fall ihres Ausschei-
dens aus der Beschäftigung auf Grund des
Beschäftigungsverhältnisses eine lebens-
längliche Versorgung oder an deren Stelle
eine Abfindung zusteht oder die in der
gesetzlichen Rentenversicherung nachzu-
versichern sind,

bb) nicht der gesetzlichen Rentenversicherungs-
pflicht unterliegen, eine Berufstätigkeit aus-
geübt und im Zusammenhangdamit auf
Grund vertraglicher Vereinbarungen Anwart-
schaftsrechte auf eine Altersversorgung
ganz oder teilweise ohne eigene Beitragslei-
stungerworbenhaben.Als eigeneBeitrags-
leistung gilt auch die Minderung eines etwai-
gen Ausgleichsanspruchs nach 889b des
Handelsgesetzbuchs durch einen Versor-
gungsanspruch und die Anrechnung eines
etwaigenAusgleichsanspruchsnach8 89 b
des Handelsgesetzbuchs auf einen Versor-
gungsanspruch,

cc) Einkünfte im Sinne des $ 22 Nr. 4 in Aus-
übung eines Mandats bezogen haben,

um 9 vom Hundert der Einnahmen aus der
BeschäftigungoderTätigkeit,höchstensdes Jah-
resbetrags der Beitragsbemessungsgrenze in der
gesetzlichenRentenversicherungder Angestell-
ten,

c) bei selbständigenKünstlernund Publizistenum
den steuerfreien Betrag im Sinne des 8 3 Nr. 57,
den die Künstlersozialkassean die Bundesver-
sicherungsanstalt für Angestellte leistet;

3. Beiträge im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und 3, die die
nach den Nummern1 und 2 abziehbarenBeträge
übersteigen, zur Hälfte, höchstens bis zu 50 vom
Hundert des Höchstbetrags nach Nummer 1.

(4) Steuerpflichtige, die Anspruch auf eine Prämie
nach demWohnungsbau-Prämiengesetzhaben, kön-
nen für jedes Kalenderjahr wählen, ob sie für Bauspar-
beiträge (Absatz 1 Nr. 3) den Sonderausgabenabzug
oder eine Prämie nach dem Wohnungsbau-Prämienge-
setz erhalten wollen (Wahlrecht). Das Wahlrecht kann
für die Bausparbeiträge eines Kalenderjahrs nur einheit-
lichausgeübtwerden.Steuerpflichtige,die imSparjahr
($ 4 Abs. 1 Wohnungsbau-Prämiengesetz) eine
Höchstbetragsgemeinschaft(83Abs.5Wohnungsbau-
Prämiengesetz)bilden,könnenihr Wahlrechtnur ein-
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heitlich ausüben. Das Wahlrecht wird zugunsten des
Sonderausgabenabzugs dadurch ausgeübt, daß der
Steuerpflichtige einen ausdrücklichen Antrag auf
Berücksichtigungder betreffendenSonderausgaben
stellt.
(5) Der Steuerpflichtigeoder Personen, denen im

Kalenderjahr der Beitragsleistung gemeinsam der
Höchstbetrag des $ 2 Abs. 5 des Spar-Prämien-
gesetzes oder des $ 3 Abs. 5 des Wohnungsbau-
Prämiengesetzes zusteht, können für Bausparbeiträge
den Sonderausgabenabzug nicht erhalten, wenn der
Steuerpflichtige oder eine der bezeichneten Personen
eine Prämie nach dem Spar-Prämiengesetz oder dem
Wohnungsbau-Prämiengesetz beantragt hat (Kumulie-
rungsverbot).

(6) Nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ist eine
Nachversteuerung durchzuführen
1. bei Rentenversicherungengegen Einmalbeitrag

(Absatz 1 Nr. 2 Buchstabeb Doppelbuchstabebb),
wenn vor Ablauf von zwölf Jahren seit Vertragsab-
schluß,außer im Schadensfalloder bei Erbringung
der vertragsmäßigen Rentenleistung, Einmalbeiträge
ganz oder zum Teil zurückgezahlt oder Ansprüche
aus dem Versicherungsvertrag ganz oder zum Teil
abgetreten oder beliehen werden;

2. bei Bausparverträgen(Absatz 1 Nr. 3), wenn vor
Ablauf von zehn Jahren seit Vertragsabschluß die
Bausparsumme ganz oder zum Teil ausgezahlt,
geleisteteBeiträgeganzoderzumTeil zurückgezahlt
oder Ansprüche aus dem Bausparvertrag abgetreten
oder beliehen werden. Unschädlich ist jedoch die
vorzeitige Verfügung, wenn
a) die Bausparsumme ausgezahlt oder dieAnsprü-

che aus dem Vertrag beliehenwerden und der
SteuerpflichtigedieempfangenenBeträgeunver-
züglich und unmittelbar zum Wohnungsbau ver-
wendetoder
im Fall der Abtretung der Erwerber die Bauspar-
summe oder die auf Grund einer Beleihung emp-
fangenenBeträge unverzüglichund unmittelbar
zumWohnungsbau für den Abtretenden oder des-
sen Angehörige im Sinne des $ 15 der Abgaben-
ordnung verwendet oder
der Steuerpflichtigeoderseinvon ihmnichtdau-
erndgetrenntlebenderEhegattenachVertrags-
abschluß gestorbenoder völlig erwerbsunfähig
gewordenist oder

d) der Steuerpflichtige nach Vertragsabschluß
arbeitslos geworden ist und die Arbeitslosigkeit
mindestenseinJahr langununterbrochenbestan-
den hat und im Zeitpunktder vorzeitigenVerfü-
gungnochbestehtoder

e) der Steuerpflichtige, der Staatsangehöriger eines
Staates ist,mitdemdieBundesregierungVerein-
barungen über Anwerbung und Beschäftigung
von Arbeitnehmernabgeschlossen hat und der
nichtMitgliedderEuropäischenGemeinschaften
ist,
aa) den Geltungsbereichdieses Gesetzes auf

Dauerverlassenhatoder
bb) wenn er die Bausparsumme oder die

Zwischenfinanzierung nach den 88 1 bis 6

Z

2
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des Gesetzes über eine Wiedereingliede-
rungshilfe im Wohnungsbau für rück-
kehrende Ausländer vom 18. Februar 1986
(BGB. 1S. 280) unverzüglich und unmittelbar
zum Wohnungsbau imHeimatland verwendet
und innerhalb von vier Jahren und drei
Monaten nach Beginn der Auszahlung der
Bausparsumme, spätestens am 31. März
1998, den Geltungsbereich dieses Gesetzes
auf Dauer verlassen hat.

Als Wohnungsbau gelten auch bauliche Maßnahmen
des Mieterszur ModernisierungseinerWohnung.

$10a
Steuerbegünstigung

des nichtentnommenenGewinns
(1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur
Inanspruchnahmevon Rechten und Vergünstigun-
gen berechtigt sind oder

2. aus GründenderRasse, Religion,Nationalität,Welt-
anschauung oder politischer Gegnerschaft gegen
den Nationalsozialismus verfolgt worden sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und ihre
GewinneausLand-undForstwirtschaftundausGewer-
bebetriebnach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 ermitteln,
könnenauf Antragbis zu 50 vomHundertder Summe
der nicht entnommenenGewinne, höchstens aber
20000 Deutsche Mark als Sonderausgaben vom
Gesamtbetragder Einkünfteabziehen.Als nicht ent-
nommen gilt auch der Teil der Summe der Gewinne, der
zurZahlungderaufdieBetriebsvermögenentfallenden
Abgaben nach dem Lastenausgleichsgesetz verwendet
wird.Derals steuerbegünstigtinAnspruchgenommene
Teil der Summe der Gewinne ist bei der Veranlagung
besondersfestzustellen.
(2) Übersteigen in einem der auf die Inanspruch-

nahme der Steuerbegünstigung (Absatz 1) folgenden
drei Jahre bei dem Steuerpflichtigenoder seinem
Gesamtrechtsnachfolger die Entnahmen aus dem
Betrieb die Summe der bei der Veranlagung zu berück-
sichtigendenGewinne aus Land- und Forstwirtschaft
und aus Gewerbebetrieb, so ist der übersteigende
Betrag (Mehrentnahme) bis zur Höhe des besonders
festgestellten Betrags (Absatz 1 letzter Satz) dem Ein-
kommen im Jahr der Mehrentnahme zum Zweck der
Nachversteuerung hinzuzurechnen. Beträge, die zur
Zahlung der auf die Betriebsvermögenentfallenden
Abgaben nach dem Lastenausgleichsgesetz verwendet
werden, rechnen auch in diesem Fall nicht zu den Ent-
nahmen. Soweit Entnahmen zur Zahlung von Erbschaft-
steuer auf den Erwerb des Betriebsvermögens von
Todes wegen oder auf den Übergang des Betriebsver-
mögens an Personen der Steuerklasse I des $ 15 des
Erbschaftsteuergesetzes verwendet werden oder
soweit sich Entnahmen durch Veräußerung des
Betriebs ($$ 14 und 16) ergeben, unterliegen sie einer
NachversteuerungmitdenSätzendes 8 34Abs. 1;das
giltnichtfürdieVeräußerungeinesTeilbetriebsund im
Fall der Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft. Auf
AntragdesSteuerpflichtigenisteineNachversteuerung
auch dann vorzunehmen, wenn in dem in Betracht kom-
menden Jahr eine Mehrentnahme nicht vorliegt.

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten ent-
sprechendfürdenGewinnaus selbständigerArbeitmit
der Maßgabe, daß dieser Gewinn hinsichtlich der
Steuerbegünstigung(Absatz1) undderNachversteue-
rung (Absatz 2) für sich zu behandeln ist.

(4) Die Steuerbegünstigungnach den Absätzen 1
bis 3kann nur für den Veranlagungszeitraum, indem der
Steuerpflichtige im Geltungsbereich dieses Gesetzes
erstmalsEinkünfteaus Land- undForstwirtschaft,Ge-
werbebetrieb oder selbständiger Arbeit erzielt hat, und
für die folgenden sieben Veranlagungszeiträume in An-
spruch genommenwerden.Nach Ablauf von 20 Ver-
anlagungszeiträumen seit der erstmaligen Begründung
eines Wohnsitzes oder gewöhnlichenAufenthalts im
Geltungsbereich dieses Gesetzes, frühestens jedoch
seit dem1. Januar 1950,ist die Inanspruchnahmeder
Steuerbegünstigung nach den Absätzen 1 bis 3 nicht
zulässig.

810b
Steuerbegünstigte Zwecke

(1) Ausgabenzur Förderungmildtätiger,kirchlicher,
religiöser, wissenschaftlicher und staatspolitischer
Zwecke und der als besonders förderungswürdig
anerkanntengemeinnützigenZweckesindbiszurHöhe
von insgesamt5 vomHundertdes Gesamtbetragsder
Einkünfteoder2 vomTausendder Summedergesam-
ten Umsätzeund der im Kalenderjahraufgewendeten
LöhneundGehälterals Sonderausgabenabzugsfähig.
Ausgaben zur Förderung staatspolitischer Zwecke kön-
nen nur insoweit als Sonderausgaben abgezogen wer-
den,alsfürsie nichteineSteuerermäßigungnach8 34 g
gewährt worden ist. Für wissenschaftliche und als
besonders förderungswürdig anerkannte kulturelle
Zweckeerhöhtsich derVomhundertsatzvon5 umwei-
tere5 vomHundert.Als AusgabeimSinnedieserVor-
schrift gilt auch die Zuwendung vonWirtschaftsgütern
mitAusnahmevon Nutzungenund Leistungen.Ist das
Wirtschaftsgut unmittelbar vor seiner Zuwendung
einemBetriebsvermögenentnommenworden,so darf
bei der Ermittlungder Ausgabenhöheder bei der Ent-
nahmeangesetzteWert nichtüberschrittenwerden.In
allen übrigen Fällen bestimmt sich die Höhe der Aus-
gabenachdemgemeinenWertdeszugewendetenWirt-
schaftsquts.

(2) Ausgaben zur Förderung staatspolitischer
Zwecke sind Mitgliedsbeiträgeund Spendenan politi-
sche Parteien im Sinne .des $ 2 des Parteiengesetzes.
Spenden an eine Partei oder einen oder mehrere ihrer
Gebietsverbände,derenGesamtwertin einemKalen-
derjahr20000 DeutscheMark übersteigt,könnennur
abgezogen werden, wenn sie nach 8 25 Abs. 2 des Par-
teiengesetzes im Rechenschaftsbericht verzeichnet
worden sind.

8 10c
Sonderausgaben-Pauschbetrag,

Vorsorge-Pauschbetrag,Vorsorgepauschale
(1) Für Sonderausgabenim Sinne des $ 10 Abs. 1

Nr. 1,1 a,4 bis 7 und des $ 10b wird ein Pauschbetrag
von 270 Deutsche Mark abgezogen (Sonderausgaben-



Pauschbetrag), wenn der Steuerpflichtige nicht höhere
Aufwendungen nachweist.

(2) Für Vorsorgeaufwendungen (8 10 Abs. 1 Nr. 2
und 3) wird ein Pauschbetrag von 300 Deutsche Mark
abgezogen (Vorsorge-Pauschbetrag), wenn der
Steuerpflichtige nicht höhere Aufwendungen nach-
weist.

(3) Hat der Steuerpflichtige Arbeitslohn bezogen, tritt
an die Stelle des Vorsorge-Pauschbetragsnach Ab-
satz 2 eine Vorsorgepauschale. Die Vorsorgepauschale
beträgt
1. neun vom Hundert des Arbeitslohns,

höchstens 2 340 Deutsche Mark, zuzüglich
2. neun vom Hundert des Arbeitslohns,

höchstens 1 170 Deutsche Mark,
mindestens300DeutscheMark.BeideninAbsatz5ge-
nannten Arbeitnehmern tritt an die Stelle der Beträge
von 2 340 Deutsche Mark und 1 170 Deutsche Mark je-
weils der Betrag von 1 000 Deutsche Mark. Die Vor-
sorgepauschaleist auf den nächstendurch 54 ohne
Rest teilbaren vollen Deutsche-Mark-Betrag abzurun-
den, wenn sie nicht bereits durch 54 ohne Rest teilbar
ist. Arbeitslohn im Sinne dieser Vorschrift ist der umdie
Freibeträge nach 8 19 Abs. 2 und 3 und den Altersent-
lastungsbetrag ($&24a) verminderte Arbeitslohn.

(4) Im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten
zur Einkommensteuer gilt folgendes:
1. Der Betrag von 270 Deutsche Mark des Absatzes 1,

der Betrag von 300 Deutsche Mark des Absatzes 2
und die Beträge von 2340 Deutsche Mark, 1170
Deutsche Mark, 1000 Deutsche Mark sowie der
Mindestbetrag von 300 Deutsche Mark des Ab-
satzes 3 sind zu verdoppeln;

2. Absatz 3 ist an Stelle des Absatzes 2 anzuwenden,
wenn mindestens einer der Ehegatten Arbeitslohn
bezogen hat;

3. Absatz 3 Satz 5 ist auf den Arbeitslohn jedes Ehe-
gattengesondertanzuwenden.

Nummer1 gilt mit Ausnahmeder Verdoppelungdes
Betrags von 300 Deutsche Mark des Absatzes 2 auch,
wenndietariflicheEinkommensteuernach$32aAbs.6
zu ermitteln ist.
(5)Absatz3 Satz 3 giltfürArbeitnehmer,diewährend

des ganzen oder eines Teils des Kalenderjahrs
1. zudenin 8 10Abs.3 Nr.2 BuchstabebDoppelbuch-

stabe aa und bb genannten Personen gehören oder
2. Versorgungsbezüge im Sinne des $ 19 Abs. 2 Nr. 1

erhalten oder
3. Altersruhegeld aus der gesetzlichen Rentenver-

sicherung erhalten.

(6) Beziehen im Fall der Zusammenveranlagung von
Ehegatten zur Einkommensteuer beide Ehegatten
Arbeitslohn und gehört nur ein Ehegatte zu den in
Absatz5 genanntenArbeitnehmern,so beträgtdieVor-
sorgepauschale abweichend von den Absätzen 3 und 4
1. 18 vom Hundert des Arbeitslohns (Absatz 3 Satz 5)

des Ehegatten, der nicht zu dem Personenkreis des
Absatzes 5 gehört, zuzüglich
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2. 18 vom Hundert des Arbeitslohns (Absatz 3 Satz 5)
des Ehegatten, der zu dem Personenkreis des Absat-
zes 5 gehört, höchstens 2 000 Deutsche Mark.

Dabeidürfendie Höchstbeträgedes $ 10Abs. 3 Nr. 1
und 3 nicht überschrittenwerden.Mindestensist der
Betrag abzuziehen, der sich nach den Absätzen 3 und 4
ergibt, wenn nur der zu dem Personenkreis des Absat-
zes 5 gehörende Ehegatte Arbeitslohn bezogen hätte.
Die Vorsorgepauschale ist auf den nächsten durch 54
ohneRestteilbarenvollenDeutsche-Mark-Betragabzu-
runden, wenn sie nicht bereits durch 54 ohne Rest teil-
bar ist.

8 10d
Verlustabzug

Verluste,die bei der Ermittlungdes Gesamtbetrags
der Einkünftenicht ausgeglichenwerden,sind bis zu
einem Betrag von insgesamt 10 Millionen Deutsche
Markwie SonderausgabenvomGesamtbetragderEin-
künfte des zweiten dem Veranlagungszeitraum voran-
gegangenen Veranlagungszeitraums abzuziehen;
soweiteinAbzugdanachnichtmöglichist, sindsie wie
Sonderausgaben vom Gesamtbetrag der Einkünfte des
ersten dem Veranlagungszeitraumvorangegangenen
Veranlagungszeitraums abzuziehen. Sind für die voran-
gegangenen Veranlagungszeiträume bereits Steuerbe-
scheide erlassen worden, so sind sie insoweit zu
ändern, als der Verlustabzugzu gewähren oder zu
berichtigen ist. Das gilt auch dann, wenn die Steuer-
bescheide unanfechtbar geworden sind; die Ver-
jährungsfristen enden insoweit nicht, bevor die Verjäh-
rungsfristfürdenVeranlagungszeitraumabgelaufenist,
indemVerlustenichtausgeglichenwerden.Soweitdie
nicht ausgeglichenenVerluste den Betrag von ins-
gesamt 10 Millionen Deutsche Mark übersteigen oder
ein Abzugder nichtausgeglichenenVerlustenachden
Sätzen1bis3nichtmöglichist,sinddieseindenfolgen-
den fünf Veranlagungszeiträumen wie Sonderausgaben
vom Gesamtbetrag der Einkünfte abzuziehen; der
Abzug ist nur insoweit zulässig, als die Verluste in den
vorangegangenen Veranlagungszeiträumen nicht abge-
zogen werden konnten.

6. Vereinnahmung und Verausgabung

811
(1) Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahrs

bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zugeflossen
sind. Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen, die dem
Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit
nach Beendigungdes Kalenderjahrs,zu demsie wirt-
schaftlich gehören, zugeflossen sind, gelten als in
diesem Kalenderjahr bezogen. Für Einnahmen aus
nichtselbständiger Arbeit gilt $ 38a Abs. 1 Sätze 2
und3. DieVorschriftenüberdieGewinnermittlung(8 4
Abs. 1, 8 5) bleiben unberührt.

(2) Ausgabensind für das Kalenderjahrabzusetzen,
in dem sie geleistet worden sind. Für regelmäßig wieder-
kehrendeAusgabengiltAbsatz 1 Satz 2 entsprechend.
Die Vorschriften über die Gewinnermittlung (8 4 Abs. 1,
8 5) bleiben unberührt.
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7. Nicht abzugsfähige Ausgaben

812
Soweit in & 10 Abs. 1 Nr. 1,2 bis 7, 8 10 b und 88 33

bis 33 c nichts anderes bestimmt ist, dürfen weder bei
den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamtbetrag
der Einkünfte abgezogen werden
1. die für den Haushalt des Steuerpflichtigen und für

den Unterhalt seiner Familienangehörigen aufge-
wendeten Beträge. Dazu gehören auch die Aufwen-
dungen für die Lebensführung, die die wirtschaftliche
oder gesellschaftliche Stellung des Steuerpflichtigen
mit sich bringt, auch wenn sie zur Förderung des
Berufs oder der Tätigkeit des Steuerpflichtigen erfol-
gen,

2. freiwilligeZuwendungen,Zuwendungenauf Grund
einer freiwillig begründeten Rechtspflicht und
Zuwendungenan einegegenüberdemSteuerpflich-
tigen oder seinem Ehegatten gesetzlich unterhalts-
berechtigte Person oder deren Ehegatten, auch
wenn diese Zuwendungen auf einer besonderen Ver-
einbarungberuhen;

3. die Steuern vomEinkommen und sonstige Personen-
steuern sowie die Umsatzsteuer für den Eigenver-
brauch und für Lieferungen oder sonstige Leistun-
gen, die Entnahmen sind;

4. in einem Strafverfahren festgesetzte Geldstrafen,
sonstigeRechtsfolgenvermögensrechtlicherArt,bei
denenderStrafcharakterüberwiegt,undLeistungen
zur Erfüllung von Auflagen oder Weisungen, soweit
die Auflagen oder Weisungen nicht lediglich der Wie-
dergutmachung des durch die Tat verursachten
Schadens dienen.

8. Die einzelnen Einkunftsarten

a) Land- und Forstwirtschaft
(8 2 Abs. 1 Nr. 1)

813
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

(1) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind
1. Einkünfte aus dem Betrieb von Landwirtschaft, Forst-

wirtschaft,Weinbau,Gartenbau,Obstbau,Gemüse-
bau,BaumschulenundausallenBetrieben,diePflan-
zen und Pflanzenteile mitHilfe der Naturkräfte gewin-
nen. Zu diesen Einkünftengehören auch die Ein-
künfte aus der Tierzucht und Tierhaltung, wenn im
Wirtschaftsjahr
für die ersten 20 Hektar

nicht mehr als 10 Vieheinheiten,
für die nächsten 10 Hektar

nicht mehr als 7 Vieheinheiten,
für die nächsten 10 Hektar

nicht mehr als 3 Vieheinheiten,
und für die weitere Fläche

nicht mehr als 1,5 Vieheinheiten
je Hektarder vomInhaberdes Betriebsregelmäßig
landwirtschaftlich genutzten Fläche erzeugt oder

gehalten werden. Die Tierbestände sind nach dem
Futterbedarf in Vieheinheiten umzurechnen. 8 51
Abs. 2 bis 5 des Bewertungsgesetzes und die auf
Grunddes $ 122 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes
vom Senat von Berlin (West) erlassenen Rechtsver-
ordnungensindanzuwenden.DieEinkünfteausTier-
zucht und Tierhaltung einer Gesellschaft, bei der die
Gesellschafter als Unternehmer(Mitunternehmer)
anzusehen sind, gehören zu den Einkünften im Sinne
des Satzes 1, wenn die Voraussetzungen des 8 5la
desBewertungsgesetzeserfülltsindundandereEin-
künftederGesellschafteraus dieserGesellschaftzu
den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft ge-
hören;

2. Einkünfte aus Binnenfischerei, Teichwirtschaft,
Fischzuchtfür BinnenfischereiundTeichwirtschaft,
Imkerei und Wanderschäferei;

3. EinkünfteausJagd,wenndiesemitdemBetriebeiner
Landwirtschaft oder einer Forstwirtschaft imZusam-
menhangsteht;

4. Einkünftevon Hauberg-,Wald-, Forst- und Laub-
genossenschaftenundähnlichenRealgemeindenim
Sinnedes $ 3 Abs. 2 des Körperschaftsteuergeset-
zes.
(2) Zu den Einkünften im Sinne des Absatzes 1 ge-

hören auch
1. Einkünfte aus einem land- und forstwirtschaftlichen

Nebenbetrieb.Als Nebenbetriebgilt ein Betrieb,der
demland- undforstwirtschaftlichenHauptbetriebzu
dienenbestimmtist;

2. der Nutzungswert der Wohnung des Steuerpflichti-
gen,wenndieWohnungdiebeiBetriebengleicherArt
üblicheGrößenichtüberschreitet.

(3) DieEinkünfteaus Land- undForstwirtschaftwer-
den bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte
nur berücksichtigt,soweit sie den Betrag von 2000
DeutscheMark übersteigen.Bei Ehegatten,die nach
den $8$26, 26b zusammenveranlagtwerden,erhöht
sich der Betrag von 2000 Deutsche Mark auf 4000
DeutscheMark.
(4) Werden einzelne Wirtschaftsgüter eines land- und

forstwirtschaftlichen Betriebs auf einen der gemein-
schaftlichenTierhaltungdienendenBetrieb im Sinne
des $ 34 Abs. 6a des Bewertungsgesetzes einer °
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaftoder eines
VereinsgegenGewährungvonMitgliedsrechtenüber-
tragen,so ist die auf dendabeientstehendenGewinn
entfallende Einkommensteuer auf Antrag in jährlichen
Teilbeträgen zu entrichten. Der einzelne Teilbetrag muß
mindestens ein Fünftel dieser Steuer betragen.

(5) 8 15 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 und
& 15a sind entsprechend anzuwenden.

813a
ErmittlungdesGewinnsausLand-undForstwirtschaft

nachDurchschnittssätzen
(1) Der Gewinn ist für einen Betrieb der Land- und

Forstwirtschaft nach den Absätzen 3 bis 8 zu ermitteln,
wenn



1. der Steuerpflichtige nicht auf Grund gesetzlicher
Vorschriftenverpflichtetist, Bücher zu führen und
regelmäßig Abschlüsse zu machen, und

2. der AusgangswertnachAbsatz 4 mehrals O Deut-
sche Mark,jedoch nichtmehrals 32000 Deutsche
Mark beträgt, und

3. die Tierbestände drei Vieheinheiten je Hektar regel-
mäßiglandwirtschaftlichgenutzterFlächeoder ins-
gesamt 30 Vieheinheiten nicht übersteigen;bei
einem Anteil an den Tierbeständen von mehr als 75
vom Hundert Schweine und Geflügel erhöht sich die
Grenze für die ersten 15 Hektar auf vier Vieheinhei-
ten je Hektar.

Der Gewinn ist letztmalig für das Wirtschaftsjahr nach
Durchschnittssätzen zu ermitteln, das nach Bekannt-
gabe der Mitteilung endet, durch die die Finanzbehörde
auf den Beginnder Buchführungspflicht($ 141Abs. 2
Abgabenordnung) oder den Wegfall einer anderen Vor-
aussetzung des Satzes 1 hingewiesen hat.

(2) Auf Antrag des Steuerpflichtigenist für einen
Betrieb imSinne des Absatzes 1 der Gewinn für vier auf-
einanderfolgende Wirtschaftsjahre
1. durch Betriebsvermögensvergleich zu ermitteln,

wenn für das erste dieser Wirtschaftsjahre Bücher
geführt werden und ein Abschluß gemacht wird,

2. durchVergleichderBetriebseinnahmenmitdenBe-
triebsausgaben zu ermitteln, wenn für das erste
dieserWirtschaftsjahrekeineBüchergeführtwerden
undkeinAbschlußgemachtwird,aberdie Betriebs-
einnahmen und Betriebsausgaben aufgezeichnet
werden; für das zweite bis vierte Wirtschaftsjahr
bleibt 8 141 der Abgabenordnung unberührt.

Der Antrag ist bis zur Abgabe der Steuererklärung,
jedoch spätestens 12 Monate nach Ablauf des ersten
Wirtschaftsjahrs, auf das er sich bezieht, schriftlich zu
stellen.Er kanninnerhalbdieserFrist zurückgenommen
werden.

(3) Durchschnittssatzgewinn ist die Summe aus
1. demGrundbetrag(Absatz4),
2. dem Wert der Arbeitsleistung des Betriebsinhabers

und seiner im Betrieb beschäftigtenAngehörigen
(Absatz 5),

3. den vereinnahmten Pachtzinsen (Absatz 6 Satz 2),
4. demNutzungswertderWohnungdes Betriebsinha-

bers (Absatz 7),
5. den nach Absatz 8 gesondert zu ermittelnden Gewin-

nen.
Abzusetzen sind verausgabte Pachtzinsen (Absatz 6
Satz 1,Absatz 7 Satz 2) unddiejenigenSchuldzinsen,
dieBetriebsausgabensind,sowiedauerndeLasten,die
Betriebsausgaben sind und die bei der Einheitsbewer-
tung nicht berücksichtigt sind.

(4) Als Grundbetragist
a) bei einem Ausgangswert bis 25 000 Deutsche Mark

der sechsteTeil,
b) bei einem Ausgangswert über 25000 Deutsche

Mark der fünfte Teil
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des Ausgangswertsanzusetzen.Dieser ist nach den
folgenden Nummern 1 bis 5 zu ermitteln:
1. Ausgangswertist der immaßgebendenEinheitswert

des Betriebsder Land- undForstwirtschaftausge-
wiesene Vergleichswert der landwirtschaftlichen
Nutzung einschließlich der dazugehörenden
Abschläge und Zuschläge nach 841 des Bewer-
tungsgesetzes, jedoch ohne Sonderkulturen. Zum
Ausgangswertgehörenfernerdie immaßgebenden
Einheitswertdes Betriebsder Land- und Forstwirt-
schaft ausgewiesenenHektarwertedes Geringst-
landesunddieVergleichswerteder Sonderkulturen,
der weinbaulichenNutzung,der gärtnerischenNut-
zung und der sonstigenland- und forstwirtschaftli-
chen Nutzung einschließlich der zu diesen Nutzun-
genoderNutzungsteilengehörendenAbschlägeund
Zuschläge nach 8$ 41 des Bewertungsgesetzes
sowiedieEinzelertragswertederNebenbetriebeund
des Abbaulandes, wenn die für diese Nutzungen,
Nutzungsteileund sonstige Wirtschaftsgüternach
denVorschriftendes Bewertungsgesetzesermittel-
ten Werte zuzüglichoder abzüglichdes sich nach
Nummer4ergebendenWertsinsgesamt2000Deut-
sche Mark nicht übersteigen. Maßgebend ist grund-
sätzlichder Einheitswert,der auf den letztenFest-
stellungszeitpunktfestgestelltworden ist, der vor
demBeginndes Wirtschaftsjahrsliegtodermitdem
BeginndesWirtschaftsjahrszusammenfällt,für das
derGewinnzuermittelnist.SindbeieinerFortschrei-
bungoderNachfeststellungdieUmstände,diezuder
FortschreibungoderNachfeststellunggeführthaben,
bereits vor oder mit Beginn des Wirtschaftsjahrs ein-
getreten,indasderFortschreibungs-oderNachfest-
stellungszeitpunkt fällt, so ist der fortgeschriebene
oder nachfestgestellteEinheitswertbereits für die
Gewinnermittlungdieses Wirtschaftsjahrsmaßge-
bend.8 175Nr. 1,8 182Abs. 1und8 351Abs.2 der
Abgabenordnungsindanzuwenden.HateinZugang
oder Abgang von Flächen der landwirtschaftlichen
Nutzung wegen der Fortschreibungsgrenzen des
8 22 des Bewertungsgesetzesnicht zu einer Fort-
schreibungdesEinheitswertsgeführt,so istderVer-
gleichswertderlandwirtschaftlichenNutzungumdie
auf diese Flächen entfallenden Wertanteile zu ver-
mehrenoderzu vermindern.

2. Beim Pächter ist der Vergleichswertder landwirt-
schaftlichenNutzungdes eigenenBetriebsumden
Vergleichswertder landwirtschaftlichenNutzungfür
die zugepachtetenlandwirtschaftlichenFlächen zu
erhöhen.Besteht für die zugepachtetenlandwirt-
schaftlichenFlächen kein besondererVergleichs-
wert, so ist die Erhöhungnach demHektarwertzu
errechnen,der bei der Einheitsbewertungfür den
eigenenBetrieb beimVergleichswertder landwirt-
schaftlichenNutzungzugrundegelegtwordenist.

schaftlichenNutzungumdenWertanteilzu vermin-
dern,der auf die verpachtetenlandwirtschaftlichen
Flächenentfällt.

Nutzung, gärtnerischer Nutzung, sonstiger land- und
forstwirtschaftlicherNutzungsowie Nebenbetriebe,
AbbaulandoderGeringstlandzugepachtetoderver-
pachtet,so sind derenWerte oder derennachent-



470

sprechender Anwendung der Nummern 2 und 3
ermittelteWertedenWertender inNummer1Satz 2
genannten Nutzungen, Nutzungsteile oder sonstigen
Wirtschaftsgüter im Fall der Zupachtung hinzuzu-
rechnen oder im Fall der Verpachtungvon ihnen
abzuziehen.

5. LandwirtschaftlichgenutzteFlächen sowie Flächen
undWirtschaftsgüterder inNummer4 bezeichneten
Art eines Betriebs, die bei der Einheitsbewertung
nach 8 69 des Bewertungsgesetzes dem Grundver-
mögen zugerechnetund mit dem gemeinenWert
bewertet worden sind, sind mit dem Wert anzuset-
zen, der sich nach den Vorschriften über die Bewer-
tungdes land- undforstwirtschaftlichenVermögens
ergeben würde. Dieser Wert ist nach dem Hektarwert
zu errechnen, der bei der Einheitsbewertung für den
eigenenBetriebbeimVergleichswertder jeweiligen
Nutzung zugrunde gelegt worden ist oder zugrunde
zu legenwäre.
(5) Der Wert der Arbeitsleistung ist nach den folgen-

den Nummern 1 bis 5 zu ermitteln:
1. Der Wert der Arbeitsleistung beträgt für

a) die körperliche Mitarbeit des Betriebsinhabers
und der im Betrieb beschäftigten Angehörigen
($ 15 Abgabenordnung) bei einem Ausgangswert
nach Absatz 4
aa) bs 8000 Deutsche Mark

je 8000 DeutscheMark,
bb) über 8000 Deutsche Mark

bis 12.000DeutscheMark
je 10 000 Deutsche Mark,

cc) über12000DeutscheMark
bis 25000 Deutsche Mark

je 12 000 Deutsche Mark,
dd) über25000DeutscheMark

je 14 000 Deutsche Mark,
b) die Leitung des Betriebs 5 vom Hundert des Aus-

gangswertsnachAbsatz 4.
2. Die Arbeitsleistung von Angehörigen unter 15 und

über 65 Jahren bleibt außer Betracht. Bei Angehöri-
gen, die zu Beginn des Wirtschaftsjahrsdas 15.,
nicht aber das 18. Lebensjahr vollendet haben, ist der
Wertder Arbeitsleistungmitder Hälftedes in Num-
mer 1 Buchstabe a genannten Betrags anzusetzen.

3. Sind die in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Per-
sonennichtvoll imBetriebbeschäftigt,so ist einder
körperlichenMitarbeitentsprechenderTeil des nach
Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2 maßgeben-
denWertsderArbeitsleistunganzusetzen.Satz 1gilt
entsprechend bei Minderung der Erwerbsfähigkeit.
Für Angehörige, mit denen Arbeitsverträge abge-
schlossensind,unterbleibtderAnsatzdesWertsder
Arbeitsleistung.

4. DerWertder körperlichenMitarbeitder Person,die
denHaushaltführt,vermindertsich fürjedeimHaus-
halt voll beköstigteund untergebrachtePerson um
20 vomHundert.

5. Der Wert der Arbeitsleistung des Betriebsinhabers
und der Angehörigenkann höchstens für die nach
Art undGrößedes BetriebsangemesseneZahl von
Vollarbeitskräften angesetzt werden. Entgeltlich

beschäftigteVollarbeitskräftesindentsprechendder
DauerihrerBeschäftigungaufdieangemesseneZahl
der Arbeitskräfteanzurechnen.Je Hektar dürfen
höchstens0,07Vollarbeitskräfteberücksichtigtwer-
den.
(6) Pachtzinsensind abziehbar,soweit sie den auf

die zugepachteten Flächen nach Absatz 4 Nr. 2 und 4
entfallenden Grundbetrag nicht übersteigen.
Eingenommene Pachtzinsen sind anzusetzen, wenn sie
zu denEinkünftenaus Land- undForstwirtschaftgehö-
ren.
(7) Der NutzungswertderWohnungdes Betriebsin-

habers ist miteinemAchtzehnteldes im Einheitswert
besonders ausgewiesenenWohnungswertsanzuset-
zen. ImFall derZupachtungeinesWohngebäudeskön-
nendie hieraufentfallendenPachtzinsenbis zur Höhe
von einem Achtzehntel des Wohnungswerts abgezogen
werden.
(8) In den Durchschnittssatzgewinnnach den Ab-

sätzen4 bis7 sindauchGewinne,soweitsie insgesamt
3000 DeutscheMark übersteigen,einzubeziehenaus
1. Sonderkulturen,weinbaulicher Nutzung, gärtneri-

scherNutzung,sonstigerland-undforstwirtschaftli-
cher Nutzung, Nebenbetrieben,Abbauland sowie
Geringstland,wenndiehierfürnachdenVorschriften
des BewertungsgesetzesermitteltenWerte zuzüg-
lichoderabzüglichdersichnachAbsatz4 Nr.4 erge-
bendenWerte2000 DeutscheMark übersteigen,

2. forstwirtschaftlicherNutzung,
3. Betriebsvorgängen,diebeiderFeststellungdesAus-

gangswertsnachAbsatz4 nichtberücksichtigtwor-
den sind,

4. der Veräußerungoder Entnahmevon Grund und
Boden;hierbeisind $ 4 Abs. 3 sowie $ 55 entspre-
chendanzuwenden.

814
Veräußerung des Betriebs

Zu den Einkünftenaus Land- und Forstwirtschaft
gehörenauchGewinne,die beider Veräußerungeines
land- oder forstwirtschaftlichenBetriebs oder Teilbe-
triebs oder eines Anteils an einem land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsvermögenerzielt werden. $ 16
Abs. 1Nr.1 letzterHalbsatzundAbs. 2 bis 4 giltmitder
Maßgabeentsprechend,daß der Freibetragnach $ 16
Abs. 4 nichtzu gewährenist,wennderFreibetragnach
8 14a Abs. 1 gewährtwird.

814a
Vergünstigungenbei der Veräußerung

bestimmterland- und forstwirtschaftlicherBetriebe
(1) Veräußert ein Steuerpflichtiger nach dem 30. Juni

1970 und vor dem 1. Januar 1992 seinen land- und
forstwirtschaftlichenBetrieb im ganzen, so wird auf
AntragderVeräußerungsgewinn(8 16Abs. 2) nurinso-
weit zur Einkommensteuerherangezogen,als er den
Betragvon90000 DeutscheMark übersteigt,wenn
1. derfürdenZeitpunktderVeräußerungmaßgebende

Wirtschaftswert ($ 46 Bewertungsgesetz) des
Betriebs40 000 DeutscheMarknichtübersteigt,



2. dieEinkünftedes SteuerpflichtigenimSinnedes $ 2
Abs. 1 Nr.2 bis 7 in dendemVeranlagungszeitraum
der Veräußerung vorangegangenen beiden Ver-
anlagungszeiträumen jeweils den Betrag von 24 000
Deutsche Mark nicht überstiegen haben. Bei Ehegat-
ten, die nicht dauernd getrennt leben, gilt Satz 1 mit
der Maßgabe, daß die Einkünfte beider Ehegatten
zusammen jeweils 48000 Deutsche Mark nicht
überstiegen haben.

Ist im Zeitpunkt der Veräußerung ein nach Nummer 1
maßgebender Wirtschaftswert nicht festgestellt oder
sind bis zu diesemZeitpunktdie Voraussetzungenfür
eineWertfortschreibungerfüllt,so ist derWertmaßge-
bend, der sich für den Zeitpunkt der Veräußerung als
Wirtschaftswert ergeben würde.

(2) Der Anwendung des Absatzes 1 und des $ 34
Abs. 1 steht nicht entgegen, wenn die zum land- und
forstwirtschaftlichenVermögengehörendenGebäude
mit dem dazugehörigen Grund und Boden nicht mitver-
äußertwerden.In diesemFall geltendie Gebäudemit
demdazugehörigenGrundundBodenals entnommen.
DerEntnahmegewinnbleibtaußerAnsatz,soweiterauf
die Wohnung (8 13 Abs. 2 Nr. 2) und den dazugehörigen
Grund und Boden entfällt, wenn der Steuerpflichtige im
Anschluß an die Veräußerung des Betriebs die Woh-
nung mindestens zwei Jahre selbst bewohnt und in
dieser Zeit nicht veräußert.

(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des
Betriebs, wenn
1. dieVoraussetzungendesAbsatzes1erfülltsindund
2. der Steuerpflichtige seinen land- und forstwirtschaft-

lichen Betrieb zum Zweck der Strukturverbesserung
abgegeben hat und dies durch eine Bescheinigung
der nach Landesrecht zuständigen Stelle nachweist.

8 16 Abs. 3 Sätze 3 und 4 gilt entsprechend.

(4) Veräußert oder entnimmt ein Steuerpflichtiger
nach dem31. Dezember1979 undvor dem1. Januar
1992 Teile des zu einem land- und forstwirtschaftlichen
Betrieb gehörenden Grund und Bodens, so wird der bei
der Veräußerung oder der Entnahme entstehende
Gewinn auf Antrag nur insoweit zur Einkommensteuer
herangezogen, als er den Betrag von 60 000 Deutsche
Mark übersteigt.Satz 1 ist nuranzuwenden,wenn
1. der Steuerpflichtige

a) den Veräußerungspreis nach Abzug der Veräuße-
rungskostenoder den entnommenenGrund und
Bodeninnerhalbvon12MonatennachderVeräu-
"BerungoderEntnahmeinsachlichemZusammen-
hangmitderHoferbfolgeoderHofübernahmezur
AbfindungweichenderErbenverwendet
oder
Grund und Boden, den er zur Abfindung als wei-
chender Erbe im Wege der Erbfolge erhalten hat,
entnimmtund

Z

2. das Einkommendes SteuerpflichtigenohneBerück-
sichtigungdes Gewinnsaus der Veräußerungoder
Entnahmeunddes FreibetragsindemdemVeranla-
gungszeitraumderVeräußerungoderEntnahmevor-
angegangenenVeranlagungszeitraumden Betrag
von24000DeutscheMarknichtüberstiegenhat;bei
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Ehegatten,dienachden88 26,26b zusammenver-
anlagtwerden,erhöhtsich der Betragvon 24000
DeutscheMarkauf48 000 DeutscheMark.

WerdenmehrereweichendeErbenabgefunden,sokann
der Freibetragmehrmals,jedoch insgesamtnureinmal
je weichender Erbe geltend gemacht werden, auch
wenn die Abfindungin mehrerenSchrittenoder durch
mehrereEigentümerdes Betriebsvorgenommenwird.
Weichender Erbe ist, wer gesetzlicher Erbe eines Eigen-
tümerseinesland-undforstwirtschaftlichenBetriebsist
oderbeigesetzlicherErbfolgewäre,abernichtzurÜber-
nahmedes Betriebsberufenist.

(5) Veräußert ein Steuerpflichtiger nach dem
31. Dezember1985undvordem1. Januar 1989Teile
des zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb
gehörendenGrundundBodens,so wirdderbeiderVer-
äußerungentstehendeGewinnaufAntragnur insoweit
zur Einkommensteuer herangezogen, als er den Betrag
von 90 000 Deutsche Mark übersteigt, wenn
1. der Steuerpflichtigeden Veräußerungspreisnach

Abzug der Veräußerungskosten zur Tilgung von
Schuldenverwendet,diezu demland-undforstwirt-
schaftlichen Betrieb gehören und vor dem 1. Juli
1985bestandenhaben,und

2. die Voraussetzungen des Absatzes 4 Nr. 2 erfüllt
sind.

Der Freibetragvon höchstens90000 DeutscheMark
wirdfüralleVeräußerungenimSinnedes Satzes 1 ins-
gesamtnureinmalgewährt.
(6) Verwendet der Steuerpflichtige den Ver-

äußerungspreisoderentnimmterdenGrundundBoden
nurzumTeil zudenindenAbsätzen4 und5 angegebe-
nen Zwecken, so ist nur der entsprechende Teil des
Gewinnsaus derVeräußerungoder Entnahmesteuer-
frei.

(7) Auf die Freibeträge nach Absatz 4 in dieser Fas-
sungsinddie Freibeträge,die nachAbsatz4 indenvor
dem1.Januar 1986geltendenFassungengewährtwor-
den sind,anzurechnen.

b) Gewerbebetrieb
(8 2 Abs. 1 Nr. 2)

815
Einkünfte aus Gewerbebetrieb

(1) Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind
1. Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen. Dazu

gehörenauchEinkünfteaus gewerblicherBodenbe-
wirtschaftung, z. B. aus Bergbauunternehmen und
aus BetriebenzurGewinnungvonTorf,Steinenund
Erden,soweitsienichtland-oderforstwirtschaftliche
Nebenbetriebesind;

2, die Gewinnanteileder GesellschaftereinerOffenen
Handelsgesellschaft,einer Kommanditgesellschaft
undeineranderenGesellschaft,bei der derGesell-
schafterals Unternehmer(Mitunternehmer)anzuse-
hen ist, unddieVergütungen,diederGesellschafter
vonderGesellschaftfürseineTätigkeitimDienstder
GesellschaftoderfürdieHingabevonDarlehenoder
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fürdieÜberlassungvonWirtschaftsgüternbezogen
hat;

3. die Gewinnanteile der persönlich haftenden Gesell-
schafter einer Kommanditgesellschaft auf Aktien,
soweit sie nicht auf Anteile am Grundkapital ent-
fallen,unddie Vergütungen,die der persönlichhaf-
tende Gesellschafter von der Gesellschaft für seine
Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft oder für die Hin-
gabe von Darlehen oder für die Überlassung vonWirt-
schaftsgütern bezogen hat.

Satz 1 Nr. 2 und 3 gilt auch für Vergütungen,die als
nachträgliche Einkünfte ($ 24 Nr. 2) bezogen werden.

(2) Eine selbständige nachhaltige Betätigung, die mit
der Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommen wird und
sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen
Verkehrdarstellt,ist Gewerbebetrieb,wenndie Betäti-
gung weder als Ausübung von Land- und Forstwirt-
schaft noch als Ausübung eines freien Berufs noch als
eine andere selbständige Arbeit anzusehen ist. Eine
durch die Betätigung verursachte Minderung der Steu-
ern vom Einkommen ist kein Gewinn im Sinne des Sat-
zes 1. Ein Gewerbebetrieb liegt, wenn seine Vorausset-
zungen im übrigen gegeben sind, auch dann vor, wenn
die Gewinnerzielungsabsicht nur ein Nebenzweck ist.

(3) Als Gewerbebetrieb gilt in vollem Umfang die mit
EinkünfteerzielungsabsichtunternommeneTätigkeit
1. einer offenen Handelsgesellschaft, einer Komman-

ditgesellschaftoder einer anderenPersonengesell-
schaft, wenn die Gesellschaft auch eine Tätigkeit im
Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 ausübt,

2. einer Personengesellschaft, die keine Tätigkeit im
Sinnedes Absatzes 1 Nr. 1 ausübtundbeideraus-
schließlich eine oder mehrere Kapitalgesellschaften
persönlich haftende Gesellschafter sind und nur
diese oder Personen, die nicht Gesellschafter sind,
zur Geschäftsführung befugt sind (gewerblich
geprägte Personengesellschaft). Ist eine gewerblich
geprägtePersonengesellschaftals persönlichhaf-
tender Gesellschafter an einer anderen Personenge-
sellschaft beteiligt, so steht für die Beurteilung, ob die
TätigkeitdieserPersonengesellschaftals Gewerbe-
betrieb gilt, die gewerblich geprägte Personengesell-
schafteinerKapitalgesellschaftgleich.
(4)VerlusteausgewerblicherTierzuchtodergewerb-

licherTierhaltungdürfenwedermitanderenEinkünften
aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus anderen
Einkunftsarten ausgeglichen werden; sie dürfen auch
nicht nach $ 10 d abgezogen werden. Die Verluste min-
dern jedoch nach Maßgabe des 8 10 d die Gewinne, die
der Steuerpflichtigein vorangegangenenundin späte-
ren Wirtschaftsjahren aus gewerblicher Tierzucht oder
gewerblicher Tierhaltung erzielt hat oder erzielt.

815a
Verluste bei beschränkter Haftung

(1) Der einem Kommanditisten zuzurechnende Anteil
amVerlustder Kommanditgesellschaftdarfwedermit
anderen Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Ein-
künften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen wer-
den, soweit ein negatives Kapitalkonto des Kommandi-
tisten entsteht oder sich erhöht; er darf insoweit auch
nicht nach 8 10 d abgezogen werden. Haftet der Kom-

manditistamBilanzstichtagdenGläubigernderGesell-
schaftaufGrunddes $ 171Abs. 1des Handelsgesetz-
buchs,so könnenabweichendvonSatz 1Verlustedes
Kommanditisten bis zur Höhe des Betrags, um den die
imHandelsregistereingetrageneEinlagedes Komman-
ditistenseine geleisteteEinlageübersteigt,auch aus-
geglichenoder abgezogenwerden,soweit durch den
Verlust ein negatives Kapitalkonto entsteht oder sich
erhöht.Satz 2 istnuranzuwenden,wennderjenige,dem
der Anteil zuzurechnen ist, imHandelsregister eingetra-
gen ist, das Bestehen der Haftung nachgewiesen wird
und eine Vermögensminderung auf Grund der Haftung
nichtdurchVertragausgeschlossenodernachArt und
Weise des Geschäftsbetriebs unwahrscheinlich ist.

(2) Soweit der Verlust nach Absatz 1 nicht aus-
geglichenoderabgezogenwerdendarf,minderter die
Gewinne,die demKommanditistenin späterenWirt-
schaftsjahren aus seiner Beteiligung an der Komman-
ditgesellschaftzuzurechnensind.
(3) Soweit ein negatives Kapitalkonto des Komman-

ditisten durch Entnahmen entsteht oder sich erhöht
(Einlageminderung) und soweit nicht auf Grund der
Entnahmen eine nach Absatz 1 Satz 2 zu berücksichti-
gende Haftung besteht oder entsteht, ist dem Komman-
ditistender Betrag der Einlageminderungals Gewinn
zuzurechnen. Der nach Satz 1 zuzurechnende Betrag
darfdenBetragderAnteileamVerlustderKommandit-
gesellschaft nicht übersteigen, der im Wirtschaftsjahr
der Einlageminderung und in den zehn vorangegan-
genenWirtschaftsjahrenausgleichs-oderabzugsfähig
gewesen ist. Wird der Haftungsbetragim Sinne des
Absatzes 1 Satz 2 gemindert (Haftungsminderung) und
sindimWirtschaftsjahrderHaftungsminderungundden
zehn vorangegangenen Wirtschaftsjahren Verluste
nach Absatz 1 Satz 2 ausgleichs- oder abzugsfähig
gewesen, so ist dem Kommanditisten der Betrag der
Haftungsminderung, vermindert um auf Grund der Haf-
tung tatsächlichgeleisteteBeträge,als Gewinnzuzu-
rechnen;Satz 2 giltsinngemäß.DienachdenSätzen 1
bis3zuzurechnendenBeträgeminderndieGewinne,die
dem Kommanditisten im Wirtschaftsjahr der Zurech-
nung oder in späteren Wirtschaftsjahren aus seiner
Beteiligung an der Kommanditgesellschaft zuzurechnen
sind.
(4)DernachAbsatz1nichtausgleichs-oderabzugs-

fähige Verlust eines Kommanditisten, vermindert umdie
nach Absatz 2 abzuziehenden und vermehrt um die
nachAbsatz3 hinzuzurechnendenBeträge(verrechen-
barer Verlust), ist jährlich gesondert festzustellen.
DabeiistvondemverrechenbarenVerlustdesvorange-
gangenen Wirtschaftsjahrs auszugehen. Zuständig für
den Erlaß des Feststellungsbescheidsist das für die
gesonderte Feststellung des Gewinns und Verlustes
der GesellschaftzuständigeFinanzamt.Der Feststel-
lungsbescheidkann nur insoweitangegriffenwerden,
als der verrechenbare Verlust gegenüber dem ver-
rechenbaren Verlust des vorangegangenenWirt-
schaftsjahrssich veränderthat.DiegesondertenFest-
stellungennachSatz 1könnenmitdergesondertenund
einheitlichenFeststellungdereinkommensteuerpflichti-
gen und körperschaftsteuerpflichtigen Einkünfte ver-
bunden werden. In diesen Fällen sind die gesonderten
Feststellungen des verrechenbaren Verlustes einheit-
lich durchzuführen.



(5) Absatz 1 Satz 1, Absatz 2, Absatz 3 Sätze 1, 2
und 4 sowie Absatz 4 gelten sinngemäß für andere Un-
ternehmer,soweitderenHaftungdereines Kommandi-
tisten vergleichbar ist, insbesondere für
1. stille Gesellschafter einer stillen Gesellschaft im

Sinne des $ 230 des Handelsgesetzbuchs, bei der
der stille Gesellschafter als Unternehmer (Mitunter-
nehmer) anzusehen ist,

2. GesellschaftereinerGesellschaftimSinnedes Bür-
gerlichen Gesetzbuchs, bei der der Gesellschafter
als Unternehmer(Mitunternehmer)anzusehen ist,
soweit die Inanspruchnahme des Gesellschafters für
Schulden in Zusammenhang mit dem Betrieb durch
Vertrag ausgeschlossen oder nach Art und Weise
des Geschäftsbetriebsunwahrscheinlichist,

3. GesellschaftereinerausländischenPersonengesell-
schaft, bei der der Gesellschafterals Unternehmer
(Mitunternehmer) anzusehen ist, soweit die Haftung
des GesellschaftersfürSchuldeninZusammenhang
mit dem Betrieb der eines Kommanditisten oder
eines stillen Gesellschafters entspricht oder soweit
die Inanspruchnahme des Gesellschafters für Schul-
den inZusammenhang mitdem Betrieb durch Vertrag
ausgeschlossen oder nach Art und Weise des
Geschäftsbetriebsunwahrscheinlichist,

4. Unternehmer, soweit Verbindlichkeiten nur in Abhän-
gigkeit von Erlösen oder Gewinnen aus der Nutzung,
Veräußerung oder sonstigen Verwertung von Wirt-
schaftsgütern zu tilgen sind,

5. Mitreeder einer Reederei im Sinne des $ 489 des
Handelsgesetzbuchs,bei der der Mitreeder als
Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen ist, wenn
die persönlicheHaftungdes Mitreedersfür die Ver-
bindlichkeiten der Reederei ganz oder teilweise aus-
geschlossenoder soweitdie Inanspruchnahmedes
Mitreeders für Verbindlichkeiten der Reederei nach
Art undWeise des Geschäftsbetriebs unwahrschein-
lich ist.

816
Veräußerung des Betriebs

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehören
auch Gewinne, die erzielt werden bei der Veräußerung
1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines Teilbe-

triebs; als Teilbetrieb gilt auch die Beteiligung an
einer Kapitalgesellschaft, wenn die Beteiligung das
gesamte Nennkapital der Gesellschaft oder alle
Kuxe der bergrechtlichenGewerkschaftumfaßt;

2. desAnteilseinesGesellschafters,derals Unterneh-
mer (Mitunternehmer) des Betriebs anzusehen ist
(8 15 Abs. 1 Nr. 2);

3. des Anteils eines persönlich haftenden Gesellschaf-
ters einer Kommanditgesellschaftauf Aktien (8 15
Abs. 1 Nr. 3).
(2)VeräußerungsgewinnimSinnedesAbsatzes1 ist

der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug
derVeräußerungskostendenWertdes Betriebsvermö-
gens (Absatz 1 Nr. 1) oder den Wert des Anteils am
Betriebsvermögen (Absatz 1 Nr. 2 und 3) übersteigt. Der
Wert des Betriebsvermögens oder des Anteils ist für
den Zeitpunktder Veräußerungnach 8 4 Abs. 1 oder
nach 8 5 zu ermitteln.
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(3)AlsVeräußerunggiltauchdieAufgabedesGewer-
bebetriebs. Werden die einzelnen dem Betrieb gewid-
meten Wirtschaftsgüter im Rahmen der Aufgabe des
Betriebs veräußert, so sind die Veräußerungspreise
anzusetzen.WerdendieWirtschaftsgüternichtveräu-
Bert,so ist dergemeineWertimZeitpunktderAufgabe
anzusetzen. Bei Aufgabe eines Gewerbebetriebs, an
dem mehrere Personen beteiligt waren, ist für jeden ein-
zelnen Beteiligten der gemeine Wert der Wirtschafts-
güter anzusetzen, die er bei der Auseinandersetzung
erhalten hat.

(4) Der Veräußerungsgewinn wird zur Einkommen-
steuer nur herangezogen, soweit er bei der Veräußerung
des ganzen Gewerbebetriebs 30 000 Deutsche Mark
und bei der Veräußerung eines Teilbetriebs oder eines
Anteils am Betriebsvermögen den entsprechenden Teil
von 30000 Deutsche Mark übersteigt. Der Freibetrag
ermäßigt sich um den Betrag, um den der Veräuße-
rungsgewinnbei der Veräußerungdes ganzenGewer-
bebetriebs100000 DeutscheMark und bei der Ver-
äußerung eines Teilbetriebs oder eines Anteils am
Betriebsvermögen den entsprechenden Teil von
100 000 Deutsche Mark übersteigt. An die Stelle der
Beträge von 30000 Deutsche Mark tritt jeweils der
Betrag von 120 000 Deutsche Mark und an die Stelle
der Beträgevon 100000 DeutscheMark jeweils der
Betrag von 300 000 Deutsche Mark, wenn der Steuer-
pflichtigenachVollendungseines55.Lebensjahrsoder
wegen dauernder Berufsunfähigkeit seinen Gewerbe-
betriebveräußertoderaufgibt.

817
VeräußerungvonAnteilenan Kapitalgesellschaften

bei wesentlicherBeteiligung
(1) Zu den Einkünftenaus Gewerbebetriebgehört

auchderGewinnaus derVeräußerungvonAnteilenan
einer Kapitalgesellschaft,wenn der Veräußererinner-
halbder letztenfünf Jahre amKapitalderGesellschaft
wesentlichbeteiligtwar unddie innerhalbeinesVeran-
lagungszeitraumsveräußertenAnteile 1 vomHundert
des Kapitals der Gesellschaft übersteigen. Anteile an
einerKapitalgesellschaftsind Aktien,Anteilean einer
GesellschaftmitbeschränkterHaftung,Kuxe, Genuß-
scheineoderähnlicheBeteiligungenundAnwartschaf-
ten auf solche Beteiligungen. Eine wesentliche Beteili-
gungist gegeben,wennderVeräußereran derGesell-
schaft zu mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittel-
bar beteiligtwar. Hat der Veräußererden veräußerten
Anteil innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veräuße-
rung unentgeltlicherworben,so gilt Satz 1 entspre-
chend, wenn der Veräußerer zwar nicht selbst, aber der
Rechtsvorgänger oder, sofern der Anteil nacheinander
unentgeltlich übertragen worden ist, einer der Rechts-
vorgängerinnerhalbder letztenfünf Jahre wesentlich
beteiligt war.
(2) Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes1 ist

derBetrag,umdenderVeräußerungspreisnachAbzug
derVeräußerungskostendieAnschaffungskostenüber-
steigt.HatderVeräußererdenveräußertenAnteilunent-
geltlicherworben,so sindals Anschaffungskostendes
Anteils die Anschaffungskosten des Rechtsvorgängers
maßgebend,derdenAnteilzuletztentgeltlicherworben
hat.
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(3) Der Veräußerungsgewinn wird zur Einkommen-
steuernurherangezogen,soweiterdenTeilvon20000
Deutsche Mark übersteigt, der dem veräußerten Anteil
an der Kapitalgesellschaftentspricht.Der Freibetrag
ermäßigt sich um den Betrag, um den der Veräuße-
rungsgewinndenTeil von80 000 DeutscheMarküber-
steigt, der dem veräußerten Anteil an derKapitalgesell-
schaft entspricht.
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwen-

den,wenneineKapitalgesellschaftaufgelöstwirdoder
wenn ihr Kapital herabgesetzt und zurückgezahlt wird,
soweit die Rückzahlung nicht als Gewinnanteil (Divi-
dende)gilt. In diesenFällen ist als Veräußerungspreis
der gemeineWert des demSteuerpflichtigenzugeteil-
ten oder zurückgezahlten Vermögens der Kapitalgesell-
schaft anzusetzen,soweit es nicht nach $ 20 Abs. 1
Nr. 1 oder 2 zu den Einnahmenaus Kapitalvermögen
gehört.

c) Selbständige Arbeit
(8 2 Abs. 1 Nr.3)

818
(1) Einkünfteaus selbständigerArbeitsind

1. Einkünfteaus freiberuflicherTätigkeit.Zuderfreibe-
ruflichenTätigkeitgehörendie selbständigausge-
übtewissenschaftliche,künstlerische,schriftstelle-
rische, unterrichtendeoder erzieherischeTätigkeit,
die selbständigeBerufstätigkeitder Ärzte, Zahn-
ärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patent-
anwälte,Vermessungsingenieure,Ingenieure,Archi-
tekten,Handelschemiker,Wirtschaftsprüfer,Steuer-
berater,beratendenVolks- undBetriebswirte,verei-
digten Buchprüfer (vereidigten Bücherrevisoren),
Steuerbevollmächtigten,Heilpraktiker, Dentisten,
Krankengymnasten,Journalisten,Bildberichterstat-
ter,Dolmetscher,Übersetzer,Lotsen und ähnlicher
Berufe.EinAngehörigereinesfreienBerufsimSinne
der Sätze 1 und2 ist auch dann freiberuflichtätig,
wenn er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter
Arbeitskräfte bedient; Voraussetzung ist, daß er auf
GrundeigenerFachkenntnisseleitendundeigenver-
antwortlichtätig wird. Eine Vertretungim Fall vor-
übergehenderVerhinderung steht der Annahme
einer leitenden und eigenverantwortlichen Tätigkeit
nicht entgegen;

2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen Lotterie,
wennsie nichtEinkünfteaus Gewerbebetriebsind;

3. Einkünfteaus sonstiger selbständigerArbeit, z.B.
Vergütungen für die Vollstreckung von Testamenten,
für Vermögensverwaltung und für die Tätigkeit als
Aufsichtsratsmitglied.
(2) Einkünfte nach Absatz 1 sind auch dann steuer-

pflichtig, wenn es sich nur um eine vorübergehende
Tätigkeit handelt.

(3)ZudenEinkünftenausselbständigerArbeitgehört
auchderGewinn,der beiderVeräußerungdes Vermö-
gens oder eines selbständigenTeils des Vermögens
oder eines Anteils am Vermögenerzieltwird,das der
selbständigenArbeit dient. $ 16 Abs. 1 Nr. 1 letzter
HalbsatzundAbs. 2 bis 4 gilt entsprechend.

(4) Bei der Ermittlung des Einkommens werden 5 vom
HundertderEinnahmenausfreierBerufstätigkeit,höch-
stens jedoch 1200 Deutsche Mark jährlich, abgesetzt,
wenn die Einkünfteaus der freienBerufstätigkeitdie
anderen Einkünfte überwiegen.

(5) 8 15 Abs. 1 Nr. 2 undAbs. 2 Sätze 2 und3 und
8 15 a sind entsprechend anzuwenden.

d) Nichtselbständige Arbeit
(8 2 Abs. 1 Nr.4)

819
(1) Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit

gehören
1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen,Tantiemen und

andere Bezüge und Vorteile, die für eine Beschäfti-
gung im Öffentlichenoder privatenDienst gewährt
werden;

2. Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisengel-
der und andere Bezüge und Vorteile aus früheren
Dienstleistungen.

Es ist gleichgültig,ob es sich umlaufendeoderumein-
maligeBezügehandeltundob einRechtsanspruchauf
sie besteht,
(2) Von VersorgungsbezügenbleibteinBetrag in

Höhe von 40 vomHundertdieser Bezüge,höchstens
jedoch insgesamt ein Betrag von 4 800 Deutsche Mark
im Veranlagungszeitraum,steuerfrei (Versorgungs-
Freibetrag). Versorgungsbezüge sind Bezüge und Vor-
teile aus früherenDienstleistungen,die
1. als Ruhegehalt,Witwen- oder Waisengeld,Unter-

haltsbeitragoderals gleichartigerBezug
a) aufGrundbeamtenrechtlicheroderentsprechen-

der gesetzlicher Vorschriften,
b) nach beamtenrechtlichen Grundsätzen von Kör-

perschaften, Anstalten oder Stiftungen des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen
VerbändenvonKörperschaften

oder
2. in anderen Fällen wegen Erreichens einer Alters-

grenze,Berufsunfähigkeit,Erwerbsunfähigkeitoder
als Hinterbliebenenbezügegewährtwerden;Bezüge,
die wegen Erreichens einer Altersgrenze gewährt
werden,gelten erst dann als Versorgungsbezüge,
wenn der Steuerpflichtige das 62. Lebensjahr oder,
wenner Schwerbehinderterist, das 60. Lebensjahr
vollendethat.
(3) Vom Arbeitslohn,der dem Arbeitnehmerin der

Zeit vom8. Novemberbis 31. Dezemberaus seinem
ersten Dienstverhältniszufließt, ist ein Betrag von
600 Deutsche Mark abzuziehen (Weihnachts-Frei-
betrag).Bei einer Veranlagungzur Einkommensteuer
und beim Lohnsteuer-Jahresausgleichist der Weih-
nachts-Freibetragauch zu berücksichtigen,wenn der
Arbeitnehmerin dergenanntenZeitkeinenArbeitslohn
bezogenhat.
(4) Vom Arbeitslohn ist außerdem ein Betrag von

480 Deutsche Mark im Kalenderjahr abzuziehen
(Arbeitnehmer-Freibetrag).



(5) Die Freibeträge nach den Absätzen 3 und 4 dürfen
zusammen nur bis zur Höhe des um einen etwaigen
Freibetrag nach Absatz 2 gekürzten Arbeitslohns abge-
zogen werden.

819a
ÜberlassungvonVermögensbeteiligungen

an Arbeitnehmer

(1) ErhälteinArbeitnehmerimRahmeneinesgegen-
wärtigenDienstverhältnissesunentgeltlichoderverbil-
ligt Kapitalbeteiligungenoder Darlehnsforderungen
(Vermögensbeteiligungen) nach Absatz 3, so ist der
Vorteil steuerfrei,soweit er nicht höher als der halbe
Wert der Vermögensbeteiligung (Absatz 6) ist und ins-
gesamt300DeutscheMarkimKalenderjahrnichtüber-
steigt. Voraussetzung ist die Vereinbarung, daß bis zum
AblaufeinerFristvonsechs Jahren (Sperrfrist)Vermö-
gensbeteiligungen nach Absatz 3 Nr. 1 bis 4 festgelegt
werdenundüberVermögensbeteiligungennachAbsatz
3 Nr.5 bis8 nichtdurchRückzahlung,Abtretung,Belei-
hungoder in andererWeise verfügtwerdendarf.

(2) Die Sperrfrist beginnt am 1. Januar, wenn der
ArbeitnehmerdieVermögensbeteiligungvordem1.Juli,
und am 1. Juli, wenn er die Vermögensbeteiligung nach
dem30. Juni des Kalenderjahrserhaltenhat.Wirdvor
Ablauf der Sperrfrist die Festlegung einer Vermögens-
beteiligungaufgehobenoder übereine Vermögensbe-
teiligung verfügt, ist eine Nachversteuerung durchzu-
führen;eineNachversteuerungunterbleibt,wenn
1. der Arbeitnehmeroder sein von ihmnicht dauernd

getrenntlebenderEhegattenachErhaltder Vermö-
gensbeteiligunggestorbenodervölligerwerbsunfä-
higgewordenist oder

2. derArbeitnehmernachErhaltderVermögensbeteili-
gungarbeitslosgewordenist unddieArbeitslosigkeit
mindestenseinJahr langununterbrochenbestanden
hat und im Zeitpunkt der vorzeitigen Aufhebung der
FestlegungodervorzeitigenVerfügungnochbesteht
oder

3. der Arbeitnehmer nach Erhalt der Vermögensbeteili-
gung,abervor der vorzeitigenVerfügunggeheiratet
hat und im Zeitpunkt der vorzeitigen Verfügung min-
destenszweiJahre seitBeginnderSperrfristvergan-
gensind oder

4. derArbeitnehmernachErhaltderVermögensbeteili-
gung unter Aufgabeder nichtselbständigenArbeit
eine Erwerbstätigkeit,die nach $ 138 Abs. 1 der
Abgabenordnung dem Finanzamt mitzuteilen ist, auf-
genommen hat.
(3) Vermögensbeteiligungen sind

1. Aktien, die vom Arbeitgeber oder von Unternehmen
mit Sitz und Geschäftsleitungim Geltungsbereich
dieses Gesetzes ausgegebenwerden oder die an
einer deutschen Börse zum amtlichen Handel zuge-
lassen oder in den geregelten Freiverkehr einbezo-
gen sind,

2. Kuxe, Wandel- und Gewinnschuldverschreibungen,
die von Unternehmen mit Sitz und Geschäftsleitung
im Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgegeben
werden, wenn im Fall von Namensschuldverschrei-
bungen des Arbeitgebersauf dessen Kosten die
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Ansprüchedes Arbeitnehmersaus der Schuldver-
schreibungdurch ein Kreditinstitutverbürgtoder
durch ein Versicherungsunternehmen privatrechtlich
gesichert sind und das Kreditinstitut oder Versiche-
rungsunternehmen im Geltungsbereich dieses
Gesetzes zumGeschäftsbetriebbefugtist,

3. Genußscheine,die von Unternehmenmit Sitz und
Geschäftsleitung im Geltungsbereich dieses Geset-
zes als Wertpapiere ausgegeben werden und mit
denendas Recht am Gewinneines Unternehmens
verbunden ist, wenn der Arbeitnehmer nicht als Mit-
unternehmerimSinnedes $ 15Abs. 1Nr.2 anzuse-
hen ist,

4. Anteilscheine an einem Wertpapier-Sondervermö-
gen, die von Kapitalanlagegesellschaftenim Sinne
des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften
ausgegeben werden, wenn nach dem Rechen-
schaftsbericht für das vorletzte Geschäftsjahr vor
dem Jahr des Erhalts des Anteilscheins der Wert der
AktienimWertpapier-Sondervermögen70vomHun-
dert des Werts der in diesem Sondervermögen
befindlichenWertpapierenicht unterschreitet;für
neu aufgelegte Wertpapier-Sondervermögen ist für
das erste und zweite Geschäftsjahr der erste
Rechenschaftsbericht oder die erste Bekannt-
machungnach8 25Abs.1 Satz3 desGesetzesüber
Kapitalanlagegesellschaften nach Auflegung des
Sondervermögensmaßgebend,

5. Geschäftsguthaben bei einer Genossenschaft mit
Sitz und Geschäftsleitung im Geltungsbereich
dieses Gesetzes,

6. Beteiligungen als stiller Gesellschafter im Sinne des
8 230 des Handelsgesetzbuchs an einem Handels-
geschäftmitSitz undGeschäftsleitungimGeltungs-
bereich dieses Gesetzes, wenn der Arbeitnehmer
nichtals MitunternehmerimSinne des $ 15 Abs. 1
Nr. 2 anzusehen ist,

7. Darlehnsforderungengegenden Arbeitgeber,wenn
auf dessen Kosten die Ansprüchedes Arbeitneh-
mersausdemDarlehnsvertragdurcheinKreditinsti-
tut verbürgt oder durch ein Versicherungsunterneh-
menprivatrechtlichgesichertsind unddas Kreditin-
stitut oder Versicherungsunternehmen im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb
befugtist,

8. GenußrechteamUnternehmendes Arbeitgebersmit
Sitz und Geschäftsleitung im Geltungsbereich
dieses Gesetzes, wenn damit das Recht am Gewinn
dieses Unternehmens verbunden ist, der Arbeitneh-
mer nicht als Mitunternehmerim Sinne des $ 15
Abs. 1 Nr. 2 anzusehen ist und über die Genußrechte
keine Genußscheine nach Nummer 3 ausgegeben
werden.

(4) Der Überlassung von Vermögensbeteiligungen
nach Absatz 3 Nr. 3, 6 bis 8 bei einer Genossenschaft
mit Sitz und Geschäftsleitung im Geltungsbereich
dieses Gesetzes stehen $ 19 und eine Festsetzung
durch Statut nach $ 20 des Gesetzes betreffenddie
Erwerbs- undWirtschaftsgenossenschaftennichtent-
gegen.
(5)WerdenDarlehnsforderungennachAbsatz3Nr. 7

in Tarifverträgen vereinbart, so kann der Arbeitgeber
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sich hiervon befreien, wenn er dem Arbeitnehmer
anstelle der Darlehnsforderung eine andere gleichwer-
tige Vermögensbeteiligung nach Absatz 3 zuwendet;
sofern der Arbeitnehmer dies verlangt, sind dabei min-
destenszweiverschiedeneFormenderVermögensbe-
teiligung nach Absatz 3Nr. 1 bis 6 und 8, von denen min-
destens eine keine Vermögensbeteiligung am Uhnter-
nehmen des Arbeitgebers ist, zur Auswahl anzubieten.

(6) Als Wert der Vermögensbeteiligung ist der
gemeine Wert anzusetzen. Vermögensbeteiligungen im
Sinnedes Absatzes3 Nr. 1bis 3, dieamTagderÜber-
lassung an einer deutschen Börse zum amtlichen Han-
del zugelassen sind, werden vorbehaltlich des Satzes 5
mitdemniedrigstenandiesemTag fürsie imamtlichen
Handel notierten Kurs angesetzt. Liegt am Tag der
Überlassung eine Notierung nicht vor, so ist der letzte
innerhalbvon 30 Tagen vor diesemTag im amtlichen
Handel notierte Kurs maßgebend. Die Sätze 2 und 3 gel-
tenentsprechendfürVermögensbeteiligungenimSinne
des Absatzes 3 Nr. 1 bis 3, die nur in den geregelten
Freiverkehreinbezogensind. Überläßteine Aktienge-
sellschaft oder eine Kommanditgesellschaft auf Aktien
ihren Arbeitnehmern eigene Aktien, so tritt an die Stelle
desTagesderÜberlassungimSinnederSätze2bis4
der Tag der Beschlußfassung über die Überlassung. Der
WertvonVermögensbeteiligungenimSinnedesAbsat-
zes 3Nr. 4 wird mitdem Ausgabepreis am Tag der Über-
lassung angesetzt. Der Wert von Vermögensbeteiligun-
gen im Sinne des Absatzes 3 Nr. 5 bis 7 wird mit dem
Nennbetrag angesetzt, wenn nicht besondere
UmständeeinenhöherenoderniedrigerenWertbegrün-
den.
(7) Der Gewährung eines geldwerten Vorteils im

Sinne des Absatzes 1 Satz 1 werden gleichgestellt
zweckgebundeneGeldleistungendes Arbeitgebersfür
den Erwerb von Vermögensbeteiligungen im Sinne des
Absatzes 3 durchden Arbeitnehmeran Unternehmen,
dievordem1.Januar 1984gegründetwurdenundderen
Satzung oder Gesellschaftsvertrag die Beteiligung am
UnternehmendesArbeitgebersvorsieht,wenndieGeld-
leistungen innerhalb eines Monats vor oder nach dem
Erwerb - jedoch vor dem 1. Januar 1987 - gegeben wer-
den. Dabei sind als Wert der Vermögensbeteiligung die
Aufwendungendes Arbeitnehmersanzusetzen.
(8) Durch Rechtsverordnung können Vorschriften

erlassen werden über
1. die Festlegung der Vermögensbeteiligungen nach

Absatz 3 Nr. 1 bis 4 unddieArt der Festlegung,
2. dieBegründungvonAnzeigepflichtenzumZweckder

SicherungderNachversteuerung,
3. die Nachversteuerung mit einem Pauschsteuersatz,
4. das Verfahren bei der Nachversteuerung.

e) Kapitalvermögen
($ 2 Abs. 1 Nr. 5)

8 20
(1) Zu den Einkünften aus Kapitatvermögen gehören

1. Gewinnanteile (Dividenden), Ausbeuten und son-
stige Bezüge aus Aktien, Kuxen, Genußrechten, mit

denendas Recht amGewinnundLiquidationserlös
einerKapitalgesellschaftverbundenist,ausAnteilen
an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, an
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, Kolo-
nialgesellschaften und an bergbautreibendenVerei-
nigungen, die die Rechte einer juristischen Person
haben. Die Bezüge gehören nicht zu den Einnahmen,
soweit sie aus Ausschüttungeneinerunbeschränkt
steuerpflichtigen Körperschaft stammen, für die
Eigenkapital im Sinne des $ 30 Abs. 2 Nr. 4 des
Körperschaftsteuergesetzesals verwendetgilt;

2. Bezüge, die auf Grund einer Kapitalherabsetzung
oder nach der Auflösung unbeschränkt steuerpflich-
tiger Körperschaften oder Personenvereinigungen im
Sinne der Nummer1 anfallen,soweit bei diesenfür
Ausschüttungen verwendbares Eigenkapital im
Sinnedes 8 29 des Körperschaftsteuergesetzesals
verwendet gilt und die Bezüge nicht zu den Einnah-
men im Sinne der Nummer1 gehören.Nummer1
Satz 2 gilt entsprechend;

3. die nach $ 36 Abs. 2 Nr. 3 anzurechnende oder nach
den8836bbis36e diesesGesetzesodernach8 52
des Körperschaftsteuergesetzes zu vergütende
Körperschaftsteuer. Die anzurechnende oder zu ver-
gütendeKörperschaftsteuergiltaußerin den Fällen
des836ediesesGesetzesunddes852desKörper-
schaftsteuergesetzes als zusammen mitden Einnah-
men im Sinne der Nummern 1 oder 2 oder des Absat-
zes 2 Nr. 2 Buchstabea bezogen;

werbe als stiller Gesellschafter und aus partiari-
schen Darlehen, es sei denn, daß der Gesellschafter
oder Darlehnsgeberals Mitunternehmeranzusehen
ist.AufAnteiledes stillenGesellschaftersamVerlust
des Betriebs ist $ 15 a sinngemäß anzuwenden;

Renten aus Rentenschulden. Bei Tilgungshypothe-
ken und Tilgungsgrundschulden ist nur der Teil der
Zahlungen anzusetzen, der als Zins auf den jeweili-
gen Kapitalrest entfällt;

sen aus den Sparanteilen, die in den Beiträgen zu
Versicherungen auf den Erlebens- oder Todesfall
enthaltensind. Dies gilt nicht für Zinsen aus Ver-
sicherungenimSinne des & 10 Abs. 1 Nr. 2 Buch-
stabe b, die mitBeiträgenverrechnetoder im Ver-
sicherungsfalloder imFall des Rückkaufsdes Ver-
trags nach Ablauf von zwölf Jahren seit dem Ver-
tragsabschlußausgezahltwerden.DieSätze 1und2
sind auf Kapitalerträge aus fondsgebundenen
Lebensversicherungenentsprechendanzuwenden;

7. Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art,
z.B. aus EinlagenundGuthabenbeiKreditinstituten,
aus DarlehenundAnleihen;

8. DiskontbeträgevonWechselnundAnweisungenein-
schließlichder Schatzwechsel.
(2) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören

auch
1. besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den in

Absatz 1 bezeichnetenEinnahmenoder an deren
Stelle gewährt werden;



2. Einnahmen aus der Veräußerung
a) von Dividendenscheinen und sonstigen Ansprü-

chendurchdenAnteilseigner,
b) vonZinsscheinendurchden Inhaberder Schuld-

verschreibung,
wenn die dazugehörigenAktien, sonstigenAnteile
oder Schuldverschreibungen nicht mitveräußert wer-
den.Anteilseignerist derjenige,demnach $ 39 der
Abgabenordnungdie Anteile an dem Kapitalver-
mögenimSinne des Absatzes 1 Nr. 1 zuzurechnen
sind. Sind einemNießbraucheroder Pfandgläubiger
dieEinnahmenimSinnedes Absatzes 1Nr.1oder2
zuzurechnen, so gilt er als Anteilseigner;

3. Einnahmenaus derVeräußerungvonZinsscheinen,
wenn die dazugehörigen Schuldverschreibungen
mitveräußert werden und das Entgelt für die auf den
Zeitraum bis zur Veräußerung der Schuldverschrei-
bung entfallenden Zinsen des laufenden Zinszah-
lungszeitraums(Stückzinsen) besonders in Rech-
nung gestellt ist. Die bei der Einlösung oder Weiter-
veräußerung der Zinsscheine vom Erwerber der Zins-
scheine vereinnahmten Zinsen sind um das Entgelt
für den ErwerbderZinsscheinezu kürzen.

DieNummern2 und3 geltensinngemäßfürdie Einnah-
menaus der Abtretungvon Dividenden-oder Zinsan-
sprüchen oder sonstigen Ansprüchen im Sinne der
Nummer 2, wenn die dazugehörigen Anteilsrechte oder
Schuldverschreibungen nicht in einzelnen Wertpapie-
ren verbrieft sind. Satz 2 gilt auch bei der Abtretung von
Zinsansprüchen aus Schuldbuchforderungen, die in ein
öffentliches Schuldbuch eingetragen sind.
(3) Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2

bezeichnetenArt zu den Einkünftenaus Land- und
Forstwirtschaft,ausGewerbebetrieb,aus selbständiger
Arbeitoderaus VermietungundVerpachtunggehören,
sind sie diesen Einkünften zuzurechnen.

(4)BeiderErmittlungderEinkünfteausKapitalvermö-
genist nachAbzugderWerbungskosteneinBetragvon
300 Deutsche Mark abzuziehen (Sparer-Freibetrag).
Ehegatten, die zusammen veranlagt werden, wird ein
gemeinsamer Sparer-Freibetrag von 600 Deutsche
Mark gewährt.Der gemeinsameSparer-Freibetragist
bei der Einkunftsermittlungbei jedemEhegattenje zur
Hälfte abzuziehen;sind die um die Werbungskosten
gemindertenKapitalerträgeeines Ehegattenniedriger
als 300DeutscheMark,so istderanteiligeSparer-Frei-
betrag insoweit, als er die um die Werbungskosten
geminderten Kapitalerträge dieses Ehegatten über-
steigt,beimanderenEhegattenabzuziehen.DerSparer-
Freibetrag und der gemeinsame Sparer-Freibetrag dür-
fen nicht höher sein als die um die Werbungskosten
geminderten Kapitalerträge.

f} Vermietung und Verpachtung
($ 2 Abs. 1 Nr.6)

821
(1) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sind

1. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von
unbeweglichem Vermögen, insbesondere von
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Grundstücken,Gebäuden,Gebäudeteilen,Schiffen,
die in ein Schiffsregister eingetragen sind, und Rech-
ten, die den Vorschriftendes bürgerlichenRechts
über Grundstücke unterliegen(z. B. Erbbaurecht,
Mineralgewinnungsrecht);

2. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von
Sachinbegriffen, insbesondere von beweglichem Be-
triebsvermögen;

3. Einkünfteaus zeitlich begrenzterÜberlassungvon
Rechten, insbesondere von schriftstellerischen,
künstlerischenund gewerblichenUrheberrechten,
von gewerblichen Erfahrungen und von Gerechtigkei-
ten und Gefällen;

4. EinkünfteausderVeräußerungvonMiet-undPacht-
zinsforderungen, auch dann, wenn die Einkünfte im
VeräußerungspreisvonGrundstückenenthaltensind
unddie Miet- oder Pachtzinsensich auf einenZeit-
raumbeziehen,indemderVeräußerernochBesitzer
war.

& 15a ist sinngemäß anzuwenden.

(2) Zu den Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung gehört auch der Nutzungswert der Wohnung im
eigenenHausoderderNutzungswerteinerdemSteuer-
pflichtigen ganz oder teilweise unentgeltlich überlasse-
nenWohnungeinschließlichderzugehörigensonstigen
RäumeundGärten.
(3)Einkünfteder indenAbsätzen1 und2 bezeichne-

ten Art sind Einkünftenaus anderen Einkunftsarten
zuzurechnen, soweit sie zu diesen gehören.

821a
Pauschalierungdes Nutzungswerts

der selbstgenutztenWohnungim eigenenHaus
(1)BeieinerWohnungimeigenenEinfamilienhausim

Sinne des $ 75 Abs. 5 des Bewertungsgesetzeswird
derNutzungswert($ 21Abs. 2) aufGrunddes Einheits-
werts des Grundstücksermittelt.Satz 1 gilt auch bei
einerWohnungin einemeigenemHaus, das kein Ein-
familienhaus ist. Satz 2 ist nicht anzuwenden, wenn der
Steuerpflichtige in dem eigenen Haus mindestens eine
Wohnung oder eine anderen als Wohnzwecken die-
nende Einheit von Räumen
1. zur dauerndenNutzungvermietethatoder
2. innerhalbvon sechs Monaten nach Fertigstellung

oder Anschaffungdes Hauses, nach Beendigung
einerVermietungodernachBeendigungder Selbst-
nutzung zur dauernden Nutzung vermietet oder

3. zu gewerblichenoder beruflichenZwecken selbst
nutztoderzu diesenZweckenunentgeltlichüberläßt
undder zu gewerblichenoder beruflichenZwecken
genutzte Teil des Hauses mindestens 33" vom Hun-
dert der gesamten Nutzfläche des Hauses beträgt.

Als Grundbetragfür den Nutzungswertist 1 vomHun-
dertdes maßgebendenEinheitswertsdes Grundstücks
anzusetzen. Liegen die Voraussetzungen der Sätze 1
und2 nichtwährenddes ganzenKalenderjahrsvor,so
ist nur der Teil des Grundbetragsanzusetzen,der auf
dievollenKalendermonateentfällt,in denendieseVor-
aussetzungenvorliegen.
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(2) Maßgebend ist der Einheitswert für den letzten
Feststellungszeitpunkt (Hauptfeststellungs-, Fort-
schreibungs-oderNachfeststellungszeitpunkt),dervor
dem Beginn des Kalenderjahrs liegt oder mit dem
Beginndes Kalenderjahrszusammenfällt,für das der
Nutzungswertzu ermittelnist. Ist das Einfamilienhaus
oder das andere Haus erst innerhalb des Kalenderjahrs
fertiggestellt worden, für das der Nutzungswert zu ermit-
teln ist, so ist der Einheitswertmaßgebend,der zuerst
für das Einfamilienhaus oder das andere Haus festge-
stellt wird.

(3) Von dem Grundbetrag dürfen nur abgesetzt wer-
den:
1. die mit der Nutzung des Grundstücks zu Wohnzwek-

ken in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden
Schuldzinsen bis zur Höhe des Grundbetrags;

2. erhöhte Absetzungen, die bei dem Einfamilienhaus
oder dem anderen Haus in Anspruch genommen wer-
den, nach Abzug der Schuldzinsen im Sinne der
Nummer 1; Absetzungen für Abnutzung nach $ 7
Abs. 5 dürfen von dem Grundbetrag nicht abgesetzt
werden.
(4) Bei einem Haus im Sinne des Absatzes 1, für das

der Antrag auf Baugenehmigung nach dem
30. September1982 gestelltworden ist unddas vom
Steuerpflichtigen vor dem 1. Januar 1987 hergestellt
oderangeschafftwordenist,könnendiemitderNutzung
des GrundstückszuWohnzweckeninwirtschaftlichem
ZusammenhangstehendenSchuldzinsen im Jahr der
HerstellungoderAnschaffungundindenbeidenfolgen-
den Kalenderjahrenüber die Höhe des Grundbetrags
hinaus bis zur Höhe von jeweils 10 000 Deutsche Mark
vondemnachAbsatz3 Nr.1gekürztenGrundbetragab-
gesetzt werden.Soweit der Schuldzinsenabzugnach
Satz 1 nicht in vollem Umfang im Erstjahr in Anspruch
genommenwerdenkann,kanner indemdrittenaufdas
Jahr der Herstellung oder Anschaffung folgenden
Kalenderjahr nachgeholt werden. Voraussetzung für die
Anwendungdes Satzes 1 imFalle derAnschaffungist,
daß der Steuerpflichtigedas Haus bis zum Ende des
Jahres der Fertigstellung angeschafft hat. Die Sätze 1
bis 3 geltenentsprechendbeieinemHaus, fürdas der
Bauantragvor dem 1. Oktober 1982 gestellt und bei
dem mit den Bauarbeitennach dem 30. September
1982begonnenwordenist.Satz 1giltentsprechendfür
Schuldzinsen, die mit den Herstellungskosten für Aus-
bauten und Erweiterungen an einem Haus im Sinne des
Absatzes 1 in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen,
wenn mit den Arbeiten für den Ausbau oder die Erwei-
terung nach dem 30. September 1982 begonnen wor-
den ist und der Ausbau oder die Erweiterung vor dem
1. Januar 1987 fertiggestellt worden ist. An die Stelle
des Antrags auf Baugenehmigung tritt die Bauanzeige,
wenndiesebaurechtlichausreicht.Satz 5 ist nichtan-
zuwenden,wennbei einemHaus imSinne des Absat-
zes 1 Schuldzinsen nach Satz 1 oder 5 abgezogen wor-
den sind.
(5) Dientdas Grundstückteilweiseeigenengewerb-

lichenoderberuflichenZweckenoderwirddas Grund-
stück teilweise zu diesen Zwecken unentgeltlich über-
lassen und liegen die Voraussetzungen des Absatzes 1
Satz 3 Nr. 3 nichtvor, so vermindertsich der maßge-
bendeEinheitswertumdenTeil,derbeieinerAufteilung

nachdemVerhältnisder Nutzflächenauf den gewerb-
lichoderberuflichgenutztenTeil des Grundstücksent-
fällt. Dasselbe gilt, wenn Teile des Einfamilienhauses
oder Teile einer Wohnung in einem anderen Haus ver-
mietet sind und die Einnahmen hieraus das Dreifache
des anteilig auf die vermietetenTeile entfallenden
Grundbetrags, mindestens aber 1000 Deutsche Mark
imKalenderjahr,übersteigen.

(6)DieAbsätze1 bis 5 sindnichtanzuwenden,wenn
die gesamteFläche des Grundstücksgrößerals das
ZwanzigfachederbebautenGrundflächeist; in diesem
Fall ist jedoch mindestens der Nutzungswert anzuset-
zen,dersichnachdenAbsätzen1bis5 ergebenwürde,
wenndiegesamteFlächedesGrundstücksnichtgrößer
als das ZwanzigfachederbebautenGrundflächewäre.

(7) Absatz 1 Satz 2 ist nicht bei einem Gebäude anzu-
wenden,
1. bei demder Antrag auf Baugenehmigungvor dem

30.Juli 1981gestelltwordenistoderdas inErwerbs-
fällenaufGrundeinesvordem30. Juli 1981 rechts-
wirksamabgeschlossenenobligatorischenVertrags
oder sonstigen Rechtsakts erworben worden ist oder

2. das nach dem29. Juli 1981 imWege der Erbfolge
erworben worden ist, wenn bei dem Rechtsvorgänger
für dieses Gebäude die Voraussetzungen der Num-
mer 1 vorlagen.

An Stelle des Antrags auf Baugenehmigungtritt die
Bestellung,wenn diese nachweislichvor der Stellung
des Antragsauf Baugenehmigungerfolgte.ImFall der
Anschaffung von Kaufeigenheimen oder Trägerklein-
siedlungen,.für die der Antrag auf Baugenehmigung
nachdem31.Dezember1979undvordem30.Juli 1981
gestelltwordenist, ist Absatz 1 Satz 2 nichtanzuwen-
den, wenn die Gebäudevor dem 1. Juli 1983 ange-
schafft worden sind. Im Fall des Umbaus eines Ein-
familienhauses zu einer anderen Gebäudeart ist
Absatz 1 Satz 2 nicht anzuwenden,wenn vor dem
30.Juli 1981mitdenUmbauarbeitenbegonnenoderder
für den Umbau erforderliche Antrag auf Baugenehmi-
gung gestellt worden ist. An die Stelle des Antrags auf
BaugenehmigungtrittdieBauanzeige,wenndiesebau-
rechtlich ausreicht.

9) Sonstige Einkünfte
(8 2 Abs. 1 Nr. 7)

822
Arten der sonstigen Einkünfte

SonstigeEinkünftesind
1. Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, soweit sie

nicht zu den in 8 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 bezeichneten
Einkunftsarten gehören. Werden die Bezüge freiwillig
oder auf Grundeiner freiwilligbegründetenRechts-
pflicht oder einer gesetzlich unterhaltsberechtigten
Person gewährt,so sind sie nicht dem Empfänger
zuzurechnen, wenn der Geber unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtig oder unbeschränkt körperschaft-
steuerpflichtigist; dem Empfängersind dagegen
zuzurechnen



a) Bezüge, die von einer unbeschränkt steuerpflich-
tigen,von der KörperschaftsteuerbefreitenKör-
perschaft, Personenvereinigungoder Vermö-
gensmasse außerhalb der Erfüllung steuerbegün-
stigter Zwecke im Sinne der 88 52 bis 54 der
Abgabenordnunggewährtwerden,und

b) Bezüge im Sinne des 8 1 der Verordnung über die
Steuerbegünstigungvon Stiftungen,die an die
Stelle von Familienfideikommissen getreten sind,
in der im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliederungs-
nummer 611-4-3, veröffentlichten bereinigten
Fassung.

Zu den in Satz 1 bezeichneten Einkünften gehören
auch
a) Leibrenteninsoweit,als indeneinzelnenBezügen

Einkünfteaus Erträgendes Rentenrechtsenthal-
ten sind.Als Ertragdes Rentenrechtsgilt für die
gesamte Dauer des Rentenbezugsder Unter-
schied zwischen dem Jahresbetrag der Rente und
demBetrag,dersichbeigleichmäßigerVerteilung
des Kapitalwerts der Rente auf ihre voraussicht-
liche Laufzeit ergibt; dabei ist der Kapitalwert
nach dieser Laufzeit zu berechnen. Der Ertrag des
Rentenrechts (Ertragsanteil) ist aus der nach-
stehenden Tabelle zu entnehmen:

Bei Beginn Ertrags-| Bei Beginn Ertrags-] Bei Beginn Ertrags-
der Rente anteil der Rente anteil der Rente anteil
vollendetes vollendetes vollendetes
Lebensjahr Lebensjahr Lebensjahr
des Renten- in des Renten- in des Renten- in
berechtigten vH. berechtigten vH. berechtigten v.H.

Obis 2| 72 42 48 66 23
Sbis 5| 71 [43bis 44| 47 67 22
6bis 8| 70 45 46 68 21
Ibis 10) 69 46 45 69 20
11 bis 12| 68 47 44 70 19
13 bis 14| 67 48 43 71 18
15bis 16| 66 49 42 72 17
17bis 18| 65 50 41 73 16
19bis20) 64 51 39 74 15
21 bis 22| 63 52 38 75 14
23bis24| 62 53 37 |76bis 77| 13
25 bis 26| 61 54 36 78 12

27 60 55 35 79 11
28bis29| 59 56 34 80 10

30 58 57 33 [81bis82| 9
31bis 32| 57 58 32 83 8

33 56 59 31 |84bis 85 7
34 55 60 29 |86bis87| 6
35 54 61 28 |88bis89| 5

36bis 37| 53 62 27 |90bis91 4
38 52 63 26 [|92bis93| 3
39 51 64 25 |94bis 96 2
40 50 65 24 ab 97 1
41 49
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und aus Renten, deren Dauer von der Lebenszeit
mehrererPersonenodereineranderenPersonals
des Rentenberechtigten abhängt, sowie aus Leib-
renten, die auf eine bestimmte Zeit beschränkt
sind, wird durch eine Rechtsverordnung be-
stimmt;

b) Einkünfteaus ZuschüssenundsonstigenVor-
teilen,die als wiederkehrendeBezüge gewährt
werden;

8 10 Abs. 1 Nr. 1 vom Geber abgezogenwerden
können;

823;

ren Einkunftsarten (8 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6) noch zu
den Einkünften imSinne der Nummern 1,1 a,2 oder4
gehören, z. B. Einkünfte aus gelegentlichen Vermitt-
lungenundaus derVermietungbeweglicherGegen-
stände. Solche Einkünfte sind nicht einkommen-
steuerpflichtig,wenn sie wenigerals 500 Deutsche
Mark im Kalenderjahr betragen haben. Übersteigen
die Werbungskostendie Einnahmen,so darf der
übersteigendeBetrag bei Ermittlungdes Einkom-
mensnichtausgeglichenwerden;er darfauchnicht
nach $ 10 d abgezogen werden;

Amtszulagen,_Zuschüsse zu
Krankenversicherungsbeiträgen,Übergangsgelder,
Sterbegelder, Versorgungsabfindungen, Versor-
gungsbezüge, die auf Grund des Abgeordnetenge-
setzes oder des Europaabgeordnetengesetzes,
sowievergleichbareBezüge,die auf Grundder ent-
sprechendenGesetze der Länder gezahlt werden.
Werdenzur Abgeltungdes durch das Mandatver-
anlaßten Aufwandes Aufwandsentschädigungen
gezahlt, so dürfen die durch das Mandat veranlaßten
Aufwendungennicht als Werbungskosten abge-
zogen werden. Wahlkampfkosten zur Erlangung
eines Mandats im Bundestag, im Europäischen
Parlamentoder im Parlamenteines Landes dürfen
nicht als Werbungskostenabgezogenwerden. Es
geltenentsprechend
a) für Zuschüsse zu Krankenversicherungsbeiträ-

gen 8 3 Nr.62 Satz 1,
b) fürVersorgungsbezüge8 19Abs.2;beimZusam-

mentreffenmitVersorgungsbezügenimSinnevon
8 19Abs. 2 Satz 2 bleibtjedochinsgesamthöch-
stenseinBetragvon4800DeutscheMarkimVer-
anlagungszeitraum.steuerfrei,

c) für das Übergangsgeld, das ın einer Summe
gezahlt wird, und für die Versorgungsabfindung
8 34 Abs. 3.

823
Spekulationsgeschäfte

(1) Spekulationsgeschäfte(8 22 Nr. 2) sind

zwischenAnschaffungundVeräußerungbeträgt
a) bei Grundstücken und Rechten, die den Vorschrif-

ten des bürgerlichenRechts über Grundstücke
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unterliegen (z. B. Erbbaurecht,Mineralgewin-
nungsrecht), nicht mehr als zwei Jahre,

b) bei anderen Wirtschaftsgütern, insbesondere bei
Wertpapieren, nicht mehr als sechs Monate;

2. Veräußerungsgeschäfte, bei denen die Veräußerung
derWirtschaftsgüterfrühererfolgtals der Erwerb.
(2) Außer Ansatz bleiben die Einkünfte aus der Ver-

äußerung von
1. Schuld- und Rentenverschreibungen von Schuld-

nern,die Wohnsitz, Geschäftsleitungoder Sitz im
Inland haben, es sei denn, daß bei ihnen neben der
festenVerzinsungeinRechtaufUmtauschinGesell-
schaftsanteile (Wandelanleihen) oder eine Zusatz-
verzinsung, die sich nach der Höhe der Gewinnaus-

oderdaß sie von demSteuerpflichtigenimAusland
erworbenwordensind;

2. Forderungen, die in ein inländisches öffentliches
Schuldbucheingetragensind.
(3) Spekulationsgeschäfte liegen nicht vor, wenn

Wirtschaftsgüter veräußert werden, deren Wert bei Ein-
künftenimSinnedes 8 2Abs. 1 Nr. 1 bis 6 anzusetzen
ist.
(4)GewinnoderVerlustaus Spekulationsgeschäften

ist der Unterschied zwischen dem Veräußerungspreis
einerseits und den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten und den Werbungskosten andererseits.
Gewinneaus Spekulationsgeschäftenbleibensteuer-
frei, wenn der aus Spekulationsgeschäftenerzielte
GesamtgewinnimKalenderjahrwenigerals 1000Deut-
sche Mark betragen hat. Verluste aus Spekulationsge-
schäften dürfen nur bis zur Höhe des Spekulationsge-
winns,den der SteuerpflichtigeimgleichenKalender-
jahr erzielthat,ausgeglichenwerden;sie dürfennicht
nach 8 10d abgezogen werden.

h) Gemeinsame Vorschriften

824
Zu den Einkünften im Sinne des $ 2 Abs. 1 gehören

auch

1 Entschädigungen,die gewährtwordensind
a) als Ersatz für entgangeneoderentgehendeEin-

nahmenoder
b) für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätig-

keit,fürdieAufgabeeinerGewinnbeteiligungoder
einerAnwartschaftaufeine solche;

c) als Ausgleichszahlungen an Handelsvertreter
nach 8 89 b des Handelsgesetzbuchs;

2. Einkünfteaus einer ehemaligenTätigkeit im Sinne
des $ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 oder aus einem früheren
Rechtsverhältnis im Sinne des $ 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 7,
und zwar auch dann, wenn sie dem Steuerpflichtigen
als Rechtsnachfolgerzufließen;

3. Nutzungsvergütungen für die Inanspruchnahme von
Grundstückenfür öffentlicheZwecke sowie Zinsen
auf solche Nutzungsvergütungen und auf Entschädi-
gungen, die mit der Inanspruchnahme von Grund-
stücken für Öffentliche Zwecke zusammenhängen.

824a
Altersentlastungsbetrag

Altersentlastungsbetrag ist ein Betrag von 40 vom
Hundert des Arbeitsiohns und der positiven Summe der
Einkünfte, die nicht solche aus nichtselbständiger
Arbeitsind,höchstensjedochinsgesamteinBetragvon
3000 Deutsche Mark im Kalenderjahr. Versorgungs-
bezügeimSinnedes8 19Abs.2,EinkünfteausLeibren-
ten im Sinne des 8 22 Nr. 1 Buchstabe a und Einkünfte
im Sinne des $ 22 Nr. 4 Satz 4 Buchstabe b bleiben bei
derBemessungdesBetragsaußerBetracht.DerAlters-
entlastungsbetragwird einem Steuerpflichtigenge-
währt,dervordemBeginndes Kalenderjahrs,indemer
sein Einkommen bezogen hat, das 64. Lebensjahr voll-
endet hatte. Im Fall der Zusammenveranlagungvon
Ehegattenzur EinkommensteuersinddieSätze 1 bis 3
für jedenEhegattengesondertanzuwenden.

824b
Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag

(1) Steuerpflichtigen,die bis 31. Dezember 1990
finanzielleHilfen auf Grund einer Rechtsverordnung
nach 8 2 Abs. 1 des Ausbildungsplatzförderungs-
gesetzes erhalten und bei denen die finanziellen Hilfen
zu den Betriebseinnahmenaus Land- und Forstwirt-
schaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit gehö-
ren, wird ein Ausbildungsplatz-Abzugsbetragin Höhe
der finanziellen Hilfen gewährt. Dies gilt auch für Zuwen-
dungenausöffentlichenMitteln,diedazubestimmtsind,
zusätzlicheAusbildungsplätzebereitzustellen.

(2) Wird die finanzielle Hilfe einer Gesellschaft im
Sinne des 8 15 Abs. 1 Nr. 2 gewährt, so wird jedem Mit-
unternehmerein Ausbildungsplatz-Abzugsbetragin
Höhedes Teils der finanziellenHilfegewährt,der dem
Verhältnis des Gewinnanteils des Mitunternehmers ein-
schließlichder Vergütungenzum Gewinn der Gesell-
schaft entspricht.Der Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag
und die Anteile der Mitunternehmer am Ausbildungs-
platz-Abzugsbetragsindgesondertfestzustellen(8 179
Abgabenordnung).

Ill. Veranlagung

825
Veranlagungszeitraum,Steuererklärungspflicht
(1) Die Einkommensteuerwird nach Ablauf des

Kalenderjahrs(Veranlagungszeitraum)nach demEin-
kommenveranlagt,das der Steuerpflichtigein diesem
Veranlagungszeitraumbezogenhat,soweit nichtnach
den 88 46 und 46a eine Veranlagung unterbleibt.

(2) Hat die Steuerpflichtnicht währenddes vollen
Veranlagungszeitraums bestanden, so wird das wäh-
rendderDauerder SteuerpflichtbezogeneEinkommen
zugrunde gelegt. In diesem Fall kann die Veranlagung
beiWegfallder Steuerpflichtsofortvorgenommenwer-
den.

(3) Der Steuerpflichtige hat für den abgelaufenen Ver-
anlagungszeitraum eine Einkommensteuererklärung
abzugeben. Ehegatten haben für den Fall der Zusam-



menveranlagung ($ 26b) eine gemeinsame Einkom-
mensteuererklärungabzugeben.Wählt einerder Ehe-
gatten die getrennte Veranlagung (8 26 a) oder wählen
beide Ehegatten die besondere Veranlagung für den
Veranlagungszeitraum der Eheschließung (8 26c), hat
jeder der Ehegatten eine Einkommensteuererklärung
abzugeben. Der Steuerpflichtige hat die Einkommen-
steuererklärung eigenhändig zu unterschreiben. Eine
gemeinsame Einkommensteuererklärung ist von beiden
Ehegatteneigenhändigzu unterschreiben.

8 26
Veranlagung von Ehegatten

(1) Ehegatten, die beide unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtigsind und nicht dauerndgetrenntleben
und bei denen diese Voraussetzungen zu Beginn des
Veranlagungszeitraumsvorgelegen haben oder im
Laufe des Veranlagungszeitraums eingetreten sind,
könnenzwischengetrennterVeranlagung($ 26a) und
Zusammenveranlagung (8 26 b) wählen; für den Veran-
lagungszeitraumder Eheschließungkönnen sie statt
dessen die besondere Veranlagung nach 8 26 c wählen.
Eine Ehe, die im Laufe des Veranlagungszeitraums auf-
gelöst worden ist, bleibt für die Anwendung des Sat-
zes 1 unberücksichtigt, wenn einer der Ehegatten in
demselben Veranlagungszeitraumwieder geheiratet
hat und bei ihm und dem neuen Ehegatten die Voraus-
setzungendes Satzes 1 ebenfallsvorliegen.
(2) Ehegattenwerdengetrenntveranlagt,wenneiner

der Ehegatten getrennte Veranlagung wählt. Ehegatten
werdenzusammenveranlagtoder - für den Veranla-
gungszeitraum der Eheschließung - nach $ 26 ccveran-
lagt, wenn beide Ehegatten die betreffende Veranla-
gungsartwählen.Die zurAusübungderWahl erforder-
lichenErklärungensindbeimFinanzamtschriftlichoder
zu Protokollabzugeben.

(3) Werden die nach Absatz 2 erforderlichen Erklä-
rungen nicht abgegeben, so wird unterstellt, daß die
Ehegatten die Zusammenveranlagung wählen.

826a
Getrennte Veranlagung von Ehegatten

(1) Bei getrennter Veranlagung von Ehegatten in den
in 8 26 bezeichneten Fällen sind jedem Ehegatten die
von ihm bezogenen Einkünfte zuzurechnen. Einkünfte
einesEhegattensindnichtalleindeshalbzumTeil dem
anderenEhegattenzuzurechnen,weil dieser bei der
Erzielungder Einkünftemitgewirkthat.
(2) Sonderausgaben (88 10 und 10b) und außerge-

wöhnlicheBelastungen(8833 bis33c) werden,soweit
sie die Summe der bei der Veranlagung jedes Ehegatten
in Betracht kommenden Pauschbeträge oder Pauscha-
len (8 10c) übersteigen, bis zur Höhe der bei einer
Zusammenveranlagung der Ehegatten in Betracht kom-
menden Höchstbeträge je zur Hälfte bei der Veranla-
gung der Ehegatten abgezogen, wenn nicht die Ehegat-
ten gemeinsam eine andere Aufteilung beantragen.
Sonderausgaben im Sinne des 8 10 Abs. 1 Nr. 1 können
nurbeiderVeranlagungdesEhegattenabgezogenwer-
den, der sie geleistet hat. Die nach $ 33 b Abs. 5 über-
tragbaren Pauschbeträge stehen den Ehegatten insge-
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samt nur einmalzu; sie werdenjedemEhegattenzur
Hälfte gewährt. Die nach 8 34 f zu gewährende Steuer-
ermäßigung steht den Ehegatten in demVerhältnis zu, in
demsie erhöhteAbsetzungennach $ 7 b in Anspruch
nehmen.

(3) Die Anwendung der 88 10 a und 10.d für den Fall
des Übergangs von der getrennten Veranlagung zur
Zusammenveranlagungund von der Zusammenver-
anlagung zur getrennten Veranlagung, wenn bei beiden
Ehegatten nicht entnommene Gewinne oder nicht aus-
geglichene Verluste vorliegen, wird durch Rechtsver-
ordnunggeregelt.

8 26b
Zusammenveranlagung von Ehegatten

Bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten wer-
den die Einkünfte,die die Ehegatten erzielt haben,
zusammengerechnet, den Ehegatten gemeinsam zuge-
rechnetund,soweitnichtsanderesvorgeschriebenist,
die Ehegatten sodann gemeinsam als Steuerpflichtiger
behandelt.

826c
BesondereVeranlagung

für den Veranlagungszeitraum
der Eheschließung

(1) Bei besondererVeranlagungfür den Veranla-
gungszeitraumderEheschließungwerdenEhegattenso
behandelt,als obsie unverheiratetwären.$ 12Nr.2 und
8 33c Abs. 2 bleibenunberührt.8 26 a Abs. 1giltsinn-
gemäß.
(2) Bei der besonderen Veranlagung ist das Verfahren

nach$ 32 a Abs. 5 anzuwenden,wennderzu veranla-
gendeEhegattezu Beginndes Veranlagungszeitraums
verwitwetwar und bei ihmdie Voraussetzungendes
8 32a Abs. 6 Nr. 1 vorgelegenhatten.
(3)FürdieAnwendungdes$32Abs.7 bleibenKinder

unberücksichtigt, wenn das Kindschaftsverhältnis ($ 32
Abs. 1) inBeziehungzubeidenEhegattenerstnachder
Eheschließungbegründetwird.

827
(weggefallen)

828
Besteuerungbei fortgesetzterGütergemeinschaft
Bei fortgesetzter Gütergemeinschaftgelten Ein-

künfte,die in das Gesamtgutfallen,als Einkünftedes
überlebenden Ehegatten, wenn dieser unbeschränkt
steuerpflichtigist.

88 29 und30
(weggefallen)

831
Pauschbesteuerung

Bei Personen, die durch Zuzug aus dem Ausland
unbeschränktsteuerpflichtigwerden,könnendie ober-
sten Finanzbehördender LändermitZustimmungdes
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Bundesministersder Finanzen die Einkommensteuer
bis zur Dauer von zehn Jahren seit Begründungder
unbeschränktenSteuerpflichtin einemPauschbetrag
festsetzen.

IV. Tarif

832
Kinder, Kinderfreibetrag, Sonderfreibeträge

(1) Kinder im Sinne der Absätze 2 bis 5 und des
Absatzes 7 sind:
1. Kinder, die im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen

verwandtsind;
2. Pflegekinder.Das sind Personen, mit denen der

Steuerpflichtigedurcheinfamilienähnliches,auflän-
gere Dauer berechnetesBand verbundenist und
die er in seinen Haushalt aufgenommen hat. Vor-
aussetzungist,daßdas Obhuts- undPflegeverhält-
niszudenElternnichtmehrbestehtundder Steuer-
pflichtigedas Kindmindestenszueinemnichtunwe-
sentlichenTeil auf seine Kosten unterhält.

Steht ein angenommenes Kind zu Beginn des Kalender-
jahrs noch in einem Kindschaftsverhältnis zu seinen
leiblichenEltern,so kannes beidiesennurberücksich-
tigt werden, wenn sie ihrer Unterhaltsverpflichtung
gegenüberdemKind für das Kalenderjahrimwesentli-
chennachkommen.Entsprechendesgilt,wenneinPfle-
gekindauch in einemKindschaftsverhältniszu seinen
Eltern steht.

(2) Ein Kind kann nur berücksichtigt werden, wenn es
zu Beginn des Kalenderjahrs unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtigwaroderimLaufedes Kalenderjahrs
unbeschränkteinkommensteuerpflichtiggewordenist.
(3) Ein Kind wird in dem Kalenderjahr, in dem es

lebendgeborenwurde,und in jedemfolgendenKalen-
derjahr,zu dessenBeginnes das 16.Lebensjahrnoch
nichtvollendethat,berücksichtigt.
(4) Ein Kind, das zu Beginn des Kalenderjahrs das

16. Lebensjahr, aber noch nicht das 27. Lebensjahr voll-
endet hat, wird berücksichtigt, wenn es
1. für einen Beruf ausgebildet wird oder
2. eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes

nicht beginnen oder fortsetzen kann oder
3. den gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivildienst

leistet oder
4. freiwillig für eine Dauer von nicht mehr als drei Jahren

Wehr- oder Polizeivollzugsdienstleistet, der an
Stelle des gesetzlichen Grundwehrdienstes oder
Zivildienstes abgeleistet wird, oder

5. eine vomgesetzlichenGrundwehrdienstoder Zivil-
dienstbefreiendeTätigkeitals Entwicklungshelferim
Sinne des 8 1 Abs. 1 des Entwicklungshelfer-Geset-
zes ausübt oder

6. einfreiwilligessozialesJahr imSinne des Gesetzes
zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres lei-
stet oder

7 wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behin-
derung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten.

In den Fällen der Nummern 3 bis 5 ist Voraussetzung,
daß durch die Aufnahme des Dienstes oder der Tätigkeit
eineBerufsausbildungunterbrochenwordenist. ImFall
der Nummer 7 gilt Absatz 5 Satz 2 entsprechend.

(5) Ein Kind, das zu Beginn des Kalenderjahrs das
27.Lebensjahrvollendethat,wirdberücksichtigt,wenn
es wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behin-
derung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten. Ist
das Kind verheiratetoder geschieden,so ist weitere
Voraussetzung, daß sein Ehegatte oder sein früherer
Ehegatteihmkeinen ausreichendenUnterhaltleisten
kann oder ihm gegenüber nicht unterhaltspflichtig ist.

(6) Ein Kinderfreibetrag von 1 242 Deutsche Mark
wird für jedes zu berücksichtigendeKind des Steuer-
pflichtigenvomEinkommenabgezogen.Bei Ehegatten,
die nach den 88 26, 26b zusammen zur Einkommen-
steuerveranlagtwerden,wirdein Kinderfreibetragvon
2484 Deutsche Mark abgezogen,wenn das Kind zu
beidenEhegattenineinemKindschaftsverhältnissteht.
Ein Kinderfreibetragvon 2484 Deutsche Mark.wird
auchabgezogen,wenn
1. derandereElternteilvordemBeginndes Kalender-

jahrsverstorbenistoderwährenddesganzenKalen-
derjahrs nicht unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtiggewesenist oder

2. derSteuerpflichtigealleindasKindangenommenhat
oder das Kind nur zu ihm in einem Pflege-
kindschaftsverhältnissteht.

Abweichendvon Satz 1 wird bei einemunbeschränkt
einkommensteuerpflichtigenEiternpaar,bei dem die
Voraussetzungen des 8 26 Abs. 1 Satz 1 nicht vorlie-
gen, auf Antrag eines Elternteilsder Kinderfreibetrag
des anderenElternteilsaufihnübertragen,wenner sei-
nerUnterhaltsverpflichtunggegenüberdemKindfürdas
Kalenderjahrnachkommt,der andereElternteiljedoch
nicht oder nur zu einem unwesentlichen Teil, oder wenn
der andereElternteildemAntragzustimmt;dieZustim-
mungkannnichtwiderrufenwerden.
(7)EinHaushaltsfreibetragvon4 536DeutscheMark

wirdbeieinemSteuerpflichtigen,fürdendieVorausset-
zungendes$32aAbs.5oder6 nichterfülltsindundder
nicht nach den $$ 26, 26a getrenntzur Einkommen-
steuerzu veranlagenist, vomEinkommenabgezogen,
wenn er einen Kinderfreibetragerhält. Ist auch der
andereElternteilunbeschränkteinkommensteuerpflich-
tig,so erhältder SteuerpflichtigedenHaushaltsfreibe-
trag nur,wenn das Kind, für das ein Kinderfreibetrag
abgezogenwird, ihm zuzuordnenist. Ein Kind eines
unbeschränkteinkommensteuerpflichtigenElternpaa-
res, bei dem die Voraussetzungendes $ 26 Abs. 1
Satz 1 nichtvorliegen,ist demElternteilzuzuordnen,in
dessen Wohnung es erstmals im Kalenderjahr mit
Hauptwohnunggemeldetwar. War das Kind nicht in
einerWohnungeines Elternteilsoder war es in einer
gemeinsamenWohnungder Elternmit Hauptwohnung
gemeldet,so istes derMutterzuzuordnen;es wirdstatt
der MutterdemVater zugeordnet,wenn dieser durch
eine Bescheinigungder zuständigenBehörde nach-
weist,daß das Kind zu seinemHaushaltgehörthat.
(8) Ein Altersfreibetrag von 720 Deutsche Mark wird

vomEinkommenabgezogen,wennder Steuerpflichtige
vor demBeginndes Kalenderjahrsdas 64. Lebensjahr



vollendethatte.BeiEhegatten,dienachden$$ 26,26b
zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden,
verdoppelt sich der Altersfreibetrag, wenn jeder Ehe-
gatte die Voraussetzung des Satzes 1 erfüllt.

832a
Einkommensteuertarif

(1) DietariflicheEinkommensteuerbemißtsich nach
dem zu versteuernden Einkommen. Sie beträgt vorbe-
haltlich der 88 32 b, 34 und 34 b jeweils in Deutsche
Mark
1. für zu versteuernde Einkommen

bis 4 536 Deutsche Mark (Grundfreibetrag):
0;

2. für zu versteuernde Einkommen
von 4537 Deutsche Mark bis 18035 Deutsche
Mark:
0,22x- 998;

3. für zu versteuernde Einkommen
von 18036 Deutsche Mark bis 80027 Deutsche
Mark:
(1(0,79y- 30,82)y+452]y+2200)y+2.962;

4. für zu versteuernde Einkommen
von 80028 Deutsche Mark bis 130 031 Deutsche
Mark:
(60z+5000)z +27 798;

5. für zu versteuernde Einkommen
von 130 032 Deutsche Mark an:
0,56x- 18502.

„x“ ist das abgerundete zu versteuernde Einkommen.
„y“ ist ein Zehntausendstel des 18 000 Deutsche Mark
übersteigenden Teils des abgerundeten zu versteuern-
den Einkommens.„z' ist ein Zehntausendsteldes
80000DeutscheMarkübersteigendenTeils des abge-
rundeten zu versteuernden Einkommens.

(2)DaszuversteuerndeEinkommenistaufdennäch-
sten durch 54 ohne Rest teilbaren vollen Deutsche-
Mark-Betragabzurunden,wennes nichtbereitsdurch
54 ohne Rest teilbar ist.

(3) Die zur Berechnungder tariflichenEinkommen-
steuer erforderlichen Rechenschritte sind inder Reihen-
folge auszuführen, die sich nach dem Horner-Schema
ergibt. Dabei sind die sich aus den Multiplikationen
ergebenden Zwischenergebnisse für jeden weiteren
Rechenschritt mit drei Dezimalstellen anzusetzen; die
nachfolgenden Dezimalstellen sind fortzulassen. Der
sich ergebende Steuerbetrag ist auf den nächsten vol-
lenDeutsche-Mark-Betragabzurunden.
(4) Für zu versteuernde Einkommen bis 130 031

Deutsche Mark ergibt sich die nach den Absätzen 1
bis 3 berechnete tarifliche Einkommensteuer aus der
diesem Gesetz beigefügten Anlage 1 (Einkommen-
steuer-Grundtabelle) *).

*) Die Einkommensteuertabellenfür Veranlagungszeiträumeab 1988 sind im
BGB. 1985 I S. 1163ff. abgedruckt.
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(5) Bei Ehegatten, die nach den 8$ 26, 26 b zusam-
men zur Einkommensteuer veranlagt werden, beträgt
die tarifliche Einkommensteuer vorbehaltlich der
88 32 b,34 und34 bdasZweifachedes Steuerbetrags,
der sich für die Hälfte ihres gemeinsam zu versteuern-
den Einkommensnach den Absätzen 1 bis 3 ergibt
(Splitting-Verfahren). Für zu versteuernde Einkommen
bis 260063DeutscheMarkergibtsichdie nachSatz 1
berechnete tarifliche Einkommensteuer aus der diesem
Gesetz beigefügtenAnlage2 (Einkommensteuer-Split-
tingtabelle)*).

(6) Das Verfahren nach Absatz 5 ist auch anzuwen-
den zur Berechnung der tariflichen Einkommensteuer
für das zu versteuernde Einkommen

1. bei einem verwitweten Steuerpflichtigen für den Ver-
anlagungszeitraum, der dem Kalenderjahr folgt, in
demder Ehegatteverstorbenist,wenn der Steuer-
pflichtige und sein verstorbener Ehegatte im Zeit-
punkt seines Todes die Voraussetzungen des 8 26
Abs. 1 Satz 1 erfüllthaben,

2. bei einem Steuerpflichtigen,dessen Ehe in dem
Kalenderjahr, in dem er sein Einkommen bezogen
hat, durch Tod, Scheidung oder Aufhebung aufgelöst
worden ist, wenn in diesem Kalenderjahr
a) derSteuerpflichtigeundsein bisherigerEhegatte

die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 Satz 1
erfüllthaben,

b) der bisherige Ehegatte wieder geheiratet hat und
c) der bisherigeEhegatteund dessen neuer Ehe-

gatte ebenfalls die Voraussetzungen des $ 26
Abs. 1 Satz 1 erfüllen.

Voraussetzung ist, daß der Steuerpflichtige nicht nach
den 88 26, 26 a getrennt zur Einkommensteuer veran-
lagtwird.

832b
Progressionsvorbehalt

(1) Hat ein unbeschränkt Steuerpflichtiger
1. Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Schlechtwetter-

geld,Arbeitslosenhilfeoder
2. ausländische Einkünfte, die nach einem Abkommen

zur Vermeidungder Doppelbesteuerungsteuerfrei
sind,

bezogen, so ist auf das nach 8 32 a Abs. 1 zu versteu-
ernde Einkommen ein besonderer Steuersatz anzuwen-
den.

(2) Der besondereSteuersatznachAbsatz 1 ist der
Steuersatz,der sich ergibt,wenn bei der Berechnung
der Einkommensteuereinbezogenwerden:
1. im Fall des Absatzes 1 Nr.1 die Beträge,die nach

Abzug der bei Arbeitnehmerngewöhnlichanfallen-
den gesetzlichen Abzüge im Sinne des $ 111 des
Arbeitsförderungsgesetzesdie ausgezahlten Lei-
stungen ergeben;

2. imFall des Absatzes 1 Nr.2 die ausländischenEin-
künfte, ausgenommen die darin enthaltenen außer-
ordentlichenEinkünfte.

Die nach Nummer 1 ermittelte Summe ist um die Frei-
beträge nach $ 19 Abs: 3 und 4 und den Werbungsko-
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sten-Pauschbetragnach $ 9a Nr. 1 zu kürzen,soweit
sie nichtbeiderErmittlungderEinkünfteaus nichtselb-
ständigerArbeitberücksichtigtwordensind.

833
Außergewöhnliche Belastungen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangsläufig
größere Aufwendungen als der überwiegenden Mehr-
zahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommensverhält-
nisse, gleicher Vermögensverhältnisseund gleichen
Familienstands (außergewöhnliche Belastung), so wird
auf Antrag die Einkommensteuer dadurch ermäßigt, daß
der Teil der Aufwendungen, der die dem Steuerpflichti-
gen zumutbare Belastung (Absatz 3) übersteigt, vom
Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen wird.

(2)AufwendungenerwachsendemSteuerpflichtigen
zwangsläufig, wenn er sich ihnen aus rechtlichen, tat-
sächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen
kann und soweit die Aufwendungenden Umständen
nachnotwendigsind undeinenangemessenenBetrag
nichtübersteigen.Aufwendungen,diezu denBetriebs-
ausgaben, Werbungskosten oder Sonderausgaben
gehören,bleibendabeiaußerBetracht;das giltfürAuf-
wendungen im Sinne des 8 10 Abs. 1 Nr. 7 nur insoweit,
als sieals Sonderausgabenabgezogenwerdenkönnen.
Aufwendungen, die durch Diätverpflegung entstehen,
könnennichtals außergewöhnlicheBelastungberück-
sichtigtwerden.
(3) Die zumutbare Belastung beträgt

über
. 30000 .

beieinemGesamtbetrag 30000 un 100.000
er Einkünft ISne DM |100000lPM

DM

1. bei Steuerpflichtigen,
die keineKinderhabenund bei
denen die Einkommensteuer
a) nach $ 32a Abs. 1,....... 5 6 7
b) nach $ 32 a Abs. 5 oder 6

(Splitting-Verfahren)...... 4 5 6
zu berechnen ist;

2. bei Steuerpflichtigenmit
a) einemKind oder

zwei Kindern ............. 2 3 4
b) drei oder mehr Kindern ... 1 1 2

vomHundertdes
Gesamtbetrags
der Einkünfte.

Als Kinderdes Steuerpflichtigenzählendie, für die er
einen Kinderfreibetrag erhält.

8 33a
AußergewöhnlicheBelastungin besonderenFällen
(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangsläufig

(8 33 Abs. 2) Aufwendungen für den Unterhalt und eine
etwaige Berufsausbildung einer Person, für die weder
derSteuerpflichtigenocheineanderePersonAnspruch

auf einenKinderfreibetraghat, so wird auf Antragdie
Einkommensteuer dadurch ermäßigt, daß die Aufwen-
dungenvom Gesamtbetragder Einkünfteabgezogen
werden, und zwar im Kalenderjahr
1. bis zu höchstens 4 500 Deutsche Mark, wenn die

unterhaltene Person das 18. Lebensjahr vollendet
hat,

2. bis zu höchstens 2 484 Deutsche Mark, wenn die
unterhaltenePerson das 18. Lebensjahrnoch nicht
vollendet hat.

Voraussetzungist, daß die unterhaltenePerson kein
oder nur ein geringes Vermögen besitzt. Hat die unter-
haltenePerson andereEinkünfteoder Bezüge,die zur
Bestreitung des Unterhalts bestimmt oder geeignet
sind, so vermindern sich die Beträge von 4500 und
2 484 Deutsche Mark umden Betrag, umden diese Ein-
künfte und Bezüge den Betrag von 4500 Deutsche
Mark übersteigen. Ist die unterhaltene Person nicht
unbeschränkteinkommensteuerpflichtig,so könnendie
Aufwendungennurabgezogenwerden,soweitsie nach
denVerhältnissendesWohnsitzstaatesderunterhalte-
nen Person notwendig und angemessen sind, höch-
stens jedoch der Betrag,der sich nach den Sätzen 1
bis 3 ergibt; ob der Steuerpflichtige sich den Aufwen-
dungen aus rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen
Gründennicht entziehenkann, ist nach inländischen
Maßstäben zu beurteilen. Werden die Aufwendungen für
eine unterhaltenePerson von mehrerenSteuerpflich-
tigengetragen,so wirdbeijedemderTeil des sich hier-
nachergebendenBetragsabgezogen,derseinemAnteil
am Gesamtbetrag der Leistungen entspricht.

(1 a) Erwachsen einem Steuerpflichtigen für ein Kind,
das demanderenElternteilzuzuordnenist ($32 Abs. 7
Sätze 3 und 4) und für das der Steuerpflichtigeeinen
Kinderfreibetrag erhält, Aufwendungen zur Pflege des
Eltern-Kind-Verhältnisses, so wird auf Antrag ein
Betrag von 600 Deutsche Mark im Kalenderjahr vom
Gesamtbetragder Einkünfteabgezogen.
(2) ErwachseneinemSteuerpflichtigenAufwendun-

gen für die Berufsausbildungeines Kindes, für das er
einenKinderfreibetragerhält,so werdenaufAntragdie
folgendenBeträge (Ausbildungsfreibeträge)vom Ge-
samtbetrag der Einkünfte abgezogen:
1. für ein Kind, das das 18. Lebensjahr vollendet hat,

a) ein Betrag von 1 800 Deutsche Mark imKalender-
jahr, wenn das Kind imHaushalt des Steuerpflich-
tigenuntergebrachtist,

b) einBetragvon3 000DeutscheMarkimKalender-
jahr, wenn das Kind auswärtig untergebracht ist;

. fürein Kind,das das 18.Lebensjahrnochnichtvoll-
endethat,ein Betragvon 1200 DeutscheMark im
Kalenderjahr, wenn das Kind auswärtig unterge-
brachtist.

DieAusbildungsfreibeträgevermindernsich jeweilsum
die eigenenEinkünfteundBezügedes Kindes,die zur
BestreitungseinesUnterhaltsoderseinerBerufsausbil-
dung bestimmt oder geeignet sind, soweit diese 2 400
DeutscheMark imKalenderjahrübersteigen,sowie um
dievondemKind als Ausbildungshilfeaus öffentlichen
Mittelnoder von Förderungseinrichtungen,die hierfür
öffentlicheMittelerhalten,bezogenenZuschüsse. Für

m



ein nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtiges
Kind mindern sich die vorstehenden Beträge nach Maß-
gabedes Absatzes 1 Satz 4. ErfüllenmehrereSteuer-
pflichtige für dasselbe Kind die Voraussetzungen des
Satzes 1, so kann der Ausbildungsfreibetrag insgesamt
nur einmalgewährtwerden. Steht das Kind zu zwei
Steuerpflichtigen, die zusammen die Voraussetzungen
des 8 26 Abs. 1 Satz 1 nicht erfüllen, in einem Kind-
schaftsverhältnis, so erhält jeder die Hälfte des Abzugs-
betragsnachdenSätzen1bis3.StehtdasKindzumehr
als zwei SteuerpflichtigenineinemKindschaftsverhält-
nis, so erhältein Elternpaarzusammendie Hälftedes
Abzugsbetrags. Liegen im Fall des Satzes 6 bei einem
Elternpaar die Voraussetzungen des 8 26 Abs. 1 Satz 1
nicht vor, so erhält jeder Elternteil ein Viertel des
Abzugsbetrags.Auf gemeinsamenAntrageinesEltern-
paares, bei dem die Voraussetzungen des 8 26 Abs. 1
Satz 1 nichtvorliegen,kann in den Fällen der Sätze 5
bis 7 bei einer Veranlagung zur Einkommensteuer der
einemElternteilzustehendeAnteilamAbzugsbetragauf
den anderen Elternteil übertragen werden.

(3) Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendun-
gen durch die Beschäftigungeiner Hausgehilfinoder
Haushaltshilfe,wenn
1. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd getrennt

lebender Ehegatte das 60. Lebensjahr vollendet hat
oder

2. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd getrennt
lebender Ehegatte oder ein zu seinem Haushalt
gehöriges Kind im Sinne des 8 32 Abs. 1 Satz 1 oder
eineanderezu seinemHaushaltgehörigeunterhal-
tene Person, für die eine Ermäßigung nach Absatz 1
gewährt wird, nicht nur vorübergehendkörperlich
hilflos oder schwer körperbehindertist oder die
Beschäftigungeiner Hausgehilfinoder einer Haus-
haltshilfe wegen Krankheit einer der genannten Per-
sonen erforderlich ist,

so wird auf Antrag die Einkommensteuer dadurch ermä-
Bigt,daßdieAufwendungen,höchstens1200Deutsche
Mark im Kalenderjahr, vom Gesamtbetrag der Einkünfte
abgezogenwerden.Wird hiernacheine Steuerermäßi-
gungnichtgewährt,so kanneinBetragvon1200Deut-
sche Mark abgezogenwerden,wennder Steuerpflich-
tige oder sein nicht dauernd getrennt lebender Ehegatte
in einem Heim oder dauernd zur Pflege untergebracht ist
unddieAufwendungenfürdieUnterbringungKosten für
Dienstleistungen, die mit denen einer Hausgehilfin oder
Haushaltshilfevergleichbarsind,enthalten.Ehegatten,
beidenendieVoraussetzungendes 8 26 Abs. 1 vorlie-
gen, können für die Zeit des Vorliegens der Vorausset-
zungen des Satzes 1 oder 2 den Betrag von 1 200 Deut-
sche Mark insgesamtnureinmalabziehen.

(4) FürjedenvollenKalendermonat,indemdie inden
Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen nicht
vorgelegenhaben,ermäßigensich die dort bezeichne-
ten Beträge um je ein Zwölftel. Eigene Einkünfte und
Bezügeder unterhaltenenPersonoder des Kindes, die
auf diese Kalendermonateentfallen,verminderndie
nachSatz 1ermäßigtenHöchstbeträgeundFreibeträge
nicht.

(5) Inden Fällendes Absatzes 1 Satz 1 undderAb-
sätze 1 a bis 3 kann wegen der in diesen Vorschriften
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bezeichnetenAufwendungender Steuerpflichtigeeine
Steuerermäßigung nach $ 33 nicht in Anspruch neh-
men.

833b
Pauschbeträge

für Körperbehinderte und Hinterbliebene
(1) Wegen der außergewöhnlichen Belastungen, die

Körperbehindertenunmittelbarinfolgeihrer Körperbe-
hinderung erwachsen, wird auf Antrag ohne Kürzung um
die zumutbareBelastung ($ 33 Abs. 3) ein Pausch-
betrag abgezogen, wenn nicht Aufwendungen nachge-
wiesen oder glaubhaft gemacht werden, die bei Anwen-
dung des 8 33 zu einem höheren Abzugsbetrag führen.

(2) Die Pauschbeträge erhalten

1. Körperbehinderte,deren Minderungder Erwerbs-
fähigkeit auf weniger als 50 vom Hundert, aber min-
destens25 vomHundertfestgestelltist,wenn
a) dem Körperbehinderten wegen seiner Behinde-

rung nach gesetzlichen Vorschriften Renten oder
andere laufende Bezüge zustehen, und zwar auch
dann,wenndas Recht auf die Bezüge ruhtoder
derAnspruchaufdieBezügedurchZahlungeines
Kapitalsabgefundenwordenist, oder

b) dieKörperbehinderungzueineräußerlicherkenn-
baren dauernden Einbuße der körperlichen
Beweglichkeit geführt hat oder auf einer typi-
schen Berufskrankheitberuht;

2. Körperbehinderte, deren Minderung der Erwerbs-
fähigkeit auf mindestens 50 vom Hundert festgestellt
ist.

(3) Die Höhe des Pauschbetrags richtet sich nach der
dauernden Minderung der Erwerbsfähigkeit des Körper-
behinderten,soweitdiesenichtüberwiegendaufAlters-
erscheinungen beruht. Als Pauschbeträge werden
gewährt:

Stufe| __ gerEnwerbstähigkeitum
v.H v.H. DM

1 25 bis 34 600
2 35 bis 44 840
3 45 bis 54 1110
4 55 bis 64 1410
5 65 bis 74 1740
6 75bis 84 2070
7 85 bis 90 2400
8 91 bis 100 (Erwerbsunfähigkeit)| 2760

Für Blinde und für Körperbehinderte,die infolge der
Körperbehinderung ständig so hilflos sind, daß sie nicht
ohne fremdeWartung und Pflege bestehen können,
erhöhtsichderPauschbetragauf7 200DeutscheMark.
(4)Personen,denenlaufendeHinterbliebenenbezüge

bewilligt worden sind, erhalten auf Antrag einen
Pauschbetragvon720DeutscheMark,wenndieHinter-
bliebenenbezüge geleistet werden
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1. nach dem Bundesversorgungsgesetz oder einem
anderen Gesetz, das die Vorschriften des Bundes-
versorgungsgesetzesüber Hinterbliebenenbezüge
für entsprechend anwendbar erklärt, oder

2. nach den Vorschriften über die gesetzliche Unfallver-
sicherung oder

3. nach den beamtenrechtlichen Vorschriften an Hin-
terbliebene eines an den Folgen eines Dienstunfalls
verstorbenen Beamten oder

4. nach den Vorschriften des Bundesentschädigungs-
gesetzes über die Entschädigungfür Schäden an
Leben,KörperoderGesundheit.

Der Pauschbetragwird auch danngewährt,wenndas
Recht auf die Bezüge ruht oder der Anspruchauf die
BezügedurchZahlungeines Kapitalsabgefundenwor-
den ist.
(5) Steht der Pauschbetrag für Körperbehinderte oder

der Pauschbetrag für Hinterbliebene einem Kind des
Steuerpflichtigenzu, für das er einen Kinderfreibetrag
erhält, so wird der Pauschbetrag auf Antrag auf den
Steuerpflichtigenübertragen,wennihndasKindnicht in
Anspruchnimmt.Erhaltenfürdas KindmehrereSteuer-
pflichtige einen Kinderfreibetrag, so gilt für die Übertra-
gungdes Pauschbetrags8 33a Abs. 2 Sätze 5 bis 7
sinngemäß. Abweichend hiervon kann auf gemeinsa-
men Antrag eines Elternpaares, bei dem die Vorausset-
zungen des 8 26 Abs. 1 Satz 1 nicht vorliegen, bei einer
VeranlagungzurEinkommensteuerderzuübertragende
Pauschbetragandersaufgeteiltwerden;in diesemFall
kanneineSteuerermäßigungnach8 33wegenderAuf-
wendungen,fürdieder Pauschbetragfür Körperbehin-
derte gilt, nicht gewährt werden.

(6) Die Bundesregierungwird ermächtigt, durch
RechtsverordnungmitZustimmungdesBundesrateszu
bestimmen,wie nachzuweisenist, daß die Vorausset-
zungen für die Inanspruchnahmeder Pauschbeträge
vorliegen.

833c
Kinderbetreuungskosten Alleinstehender

(1) Aufwendungen für Dienstleistungen zur Betreu-
ung eines zum Haushalt eines Alleinstehenden gehö-
rendenunbeschränkteinkommensteuerpflichtigenKin-
des,das nach8 32 Abs. 1 bis 3 zu berücksichtigenist,
geltenals außergewöhnlicheBelastungim Sinne des
8 33, soweit die Aufwendungen wegen
1. Erwerbstätigkeitoder
2. körperlicher,geistigeroder seelischer Behinderung

oder
3. Krankheit
des Steuerpflichtigen erwachsen. Im Fall der Nummer 3
mußdie Krankheitinnerhalbeines zusammenhängen-
den Zeitraums von mindestens drei Monaten bestanden
haben. Satz 2 gilt nicht, wenn der Krankheitsfall unmit-
telbar im Anschiuß an eine Erwerbstätigkeit eintritt. Die
Aufwendungen können nur berücksichtigt werden,
soweit sie den Umständen nach notwendig sind und
einen angemessenen Betrag nicht übersteigen.
Aufwendungen für Unterricht, die Vermittlung besonde-
rer Fähigkeiten, sportliche und andere Freizeitbetäti-
gungen werden nicht berücksichtigt.

(2) Alleinstehendsind Unverheiratetesowie Verhei-
ratete, die von ihremEhegatten dauernd getrennt leben.
Als alleinstehendgeltenauchVerheiratete,derenEhe-
gatte nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist.

(3) Der nachAbsatz 1 abzuziehendeBetragdarfbei
Alleinstehenden miteinem Kind (Absatz 1 Satz 1) 4 000
Deutsche Mark im Kalenderjahr nicht übersteigen.
Dieser Betrag erhöht sich für jedes weitere Kind um
2.000 Deutsche Mark. Für jeden vollen Kalendermonat,
in dem die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vor-
gelegen haben, ermäßigt sich der für das Kind in
BetrachtkommendeHöchstbetragoder Erhöhungsbe-
tragumeinZwölftel.Gehörtedas Kindgleichzeitigzum
HaushaltvonzweiAlleinstehenden,so ist beijedemvon
ihnendermaßgebendeHöchstbetragoder Erhöhungs-
betragzur Hälfteanzusetzen.

(4) Für Aufwendungen im Sinne des Absatzes 1 wird
bei Alleinstehenden mit einem Kind (Absatz 1 Satz 1)
mindestensein Pauschbetragvon480 DeutscheMark
im Kalenderjahrabgezogen.Der Pauschbetragerhöht
sich für jedes weitere Kind um 480 Deutsche Mark.
Absatz 3 Sätze 3 und 4 gilt entsprechend.

(5) Bei Ehegatten, die beide unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt
leben,gelten Absatz 1, Absatz 3 Sätze 1 bis 3 und
Absatz 4 entsprechend, soweit die Aufwendungen
wegen
1. körperlicher,geistigeroder seelischer Behinderung

oder
2. Krankheit
eines Ehegatten erwachsen, wenn der andere Ehegatte
erwerbstätig oder ebenfalls krank oder behindert ist.

834
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

(1) Sind in dem Einkommen außerordentliche Ein-
künfteenthalten,so ist aufAntragdiedaraufentfallende
Einkommensteuer nach einem ermäßigten Steuersatz
zu bemessen; der ermäßigte Steuersatz beträgt die
Hälfte des durchschnittlichen Steuersatzes, der sich
ergebenwürde,wenn die tariflicheEinkommensteuer
nach dem gesamten zu versteuernden Einkommen
zuzüglichder nacheinemAbkommenzur Vermeidung
der Doppelbesteuerung von der Einkommensteuer frei-
gestellten ausländischen Einkünfte zu bemessen wäre.
Aufdas restlichezuversteuerndeEinkommenistvorbe-
haltlichdesAbsatzes3 unddes $ 34 bdieEinkommen-
steuertabelle anzuwenden. Die Sätze 1 und 2 gelten
nicht,wenn der Steuerpflichtigeauf die außerordent-
lichen Einkünfte ganz oder teilweise $ 6b oder 8 6c
anwendet.

(2) Als außerordentliche Einkünfte im Sinne des
Absatzes 1 kommen nur in Betracht
1. Veräußerungsgewinne im Sinne der 88 14, 14a

Abs. 1, 88 16, 17 und18 Abs. 3;
2. EntschädigungenimSinne des $ 24.Nr. 1;
3. Nutzungsvergütungen und Zinsen im Sinne des $ 24

Nr. 3, soweit sie für einen Zeitraum von mehr als drei
Jahren nachgezahltwerden.



(3) Einkünfte, die die Entlohnung für eine Tätigkeit
darstellen, die sich über mehrere Jahre erstreckt, unter-
liegen der Einkommensteuerzu den gewöhnlichen
Steuersätzen. Zum Zweck der Einkommensteuerveran-
lagung können diese Einkünfte auf die Jahre verteilt
werden, in deren Verlauf sie erzielt wurden, und als Ein-
künfte eines jeden dieser Jahre angesehen werden,
vorausgesetzt, daß die Gesamtverteilung drei Jahre
nicht überschreitet.

834a
(weggefallen)

834b
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

aus Forstwirtschaft
(1) Wird ein Bestandsvergleich für das stehende Holz

nichtvorgenommen,so sindaufAntragdie ermäßigten
Steuersätzedieser Vorschrift auf Einkünfteaus den
folgendenHolznutzungsartenanzuwenden:
1. AußerordentlicheHolznutzungen.Das sind Nutzun-

gen, die außerhalb des festgesetzten Nutzungssat-
zes (Absatz 4 Nr. 1) anfallen,wenn sie aus wirt-
‚schaftlichenGründenerfolgt.sind. Bei der Bemes-
sung ist die außerordentliche Nutzung des laufenden
Wirtschaftsjahrsum die in den letzten drei Wirt-
schaftsjahreneingespartenNutzungen(nachgeholte
Nutzungen) zu kürzen. Außerordentliche Nutzungen
und nachgeholte Nutzungen liegen nur insoweit vor,
als dieumdieHolznutzungeninfolgehöhererGewalt
(Nummer 2) verminderte Gesamtnutzung den Nut-
zungssatz übersteigt;

2. HolznutzungeninfolgehöhererGewalt (Kalamitäts-
nutzungen). Das sind Nutzungen, die durch
Eis-, Schnee-, Windbruch oder Windwurf, Erdbeben,
Bergrutsch, Insektenfraß, Brand oder ein anderes
Naturereignis, das in seinen Folgen den angeführten
Ereignissen gleichkommt,verursacht werden. Zu
diesen rechnen nicht die Schäden, die in der Forst-
wirtschaft regelmäßig entstehen.
(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus den einzelnen

Holznutzungsarten sind
1. die persönlichen und sachlichen Verwaltungskosten,

Grundsteuer und Zwangsbeiträge, soweit sie zu den
festen Betriebsausgabengehören,bei den Einnah-
menaus ordentlichenHolznutzungenund Holznut-
zungen infolge höhererGewalt, die innerhalbdes
Nutzungssatzes (Absatz 4 Nr. 1) anfallen, zu berück-
sichtigen. Sie sind entsprechend der Höhe der Ein-
nahmen aus den bezeichneten Holznutzungen auf
diese zu verteilen;

2. die anderen Betriebsausgabenentsprechendder
Höhe der Einnahmenaus allen Holznutzungsarten
auf diese zu verteilen.

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich

1. beiEinkünftenausaußerordentlichenHolznutzungen
imSinnedes Absatzes 1 Nr. 1 nachden Steuersät-
zen des $ 34 Abs. 1 Satz 1;

2. bei Einkünften aus nachgeholten Nutzungen im
Sinnedes Absatzes 1 Nr. 1 nachdemdurchschnitt-
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lichen Steuersatz, der sich bei Anwendung der Ein-
kommensteuertabelleauf das Einkommen ohne
Berücksichtigungder Einkünfte aus außerordent-
lichen Holznutzungen, nachgeholten Nutzungen und
HolznutzungeninfolgehöhererGewaltergibt,minde-
stens jedochauf 10 vomHundertder Einkünfteaus
nachgeholtenNutzungen;

3. bei Einkünften aus Holznutzungen infolge höherer
Gewalt im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2,
a) soweit sie im Rahmen des Nutzungssatzes

(Absatz 4 Nr. 1) anfallen, nach den Steuersätzen
der Nummer 1,

b) soweit sie den Nutzungssatz übersteigen, nach
den halbenSteuersätzenderNummer1,

c) soweit sie den doppelten Nutzungssatz überstei-
gen, nach einem Viertel der Steuersätze der Num-
mer 1.

(4) Die Steuersätze des Absatzes 3 sind nur unter
denfolgendenVoraussetzungenanzuwenden:
1. Auf Grund eines amtlich anerkannten Betriebsgut-

achtens oder durch ein Betriebswerk muß periodisch
für zehn Jahre ein Nutzungssatz festgesetzt sein.
Dieser muß den Nutzungen entsprechen, die unter
Berücksichtigung der vollen jährlichen Ertragsfähig-
keit des Waldes in Festmetern nachhaltig erzielbar
sind;

2. Die in einem Wirtschaftsjahr erzielten verschiedenen
Nutzungen müssen mengenmäßig nachgewiesen
werden;

3. Schäden infolgehöhererGewaltmüssenunverzüg-
lich nach Feststellung des Schadensfalls dem
zuständigen Finanzamt mitgeteilt werden.

V. Steuerermäßigungen

1. Steuerermäßigungbei ausländischen
Einkünften

8 34c
(1) Bei unbeschränktSteuerpflichtigen,diemitaus-

ländischenEinkünftenin demStaat, aus demdie Ein-

steuerentsprechendenSteuer herangezogenwerden,
ist die festgesetzteundgezahlteund keinemErmäßi-
gungsanspruch mehr unterliegende ausländische
Steuer auf die deutscheEinkommensteueranzurech-
nen,dieaufdieEinkünfteaus diesemStaatentfällt.Die
aufdieseausländischenEinkünfteentfallendedeutsche
Einkommensteuerist inderWeise zu ermitteln,daßdie
sichbeiderVeranlagungdeszuversteuerndenEinkom-
mens(einschließlichderausländischenEinkünfte)nach
den88 32 a,32 b,34 und34 bergebendedeutscheEin-
kommensteuerimVerhältnisdieserausländischenEin-
künftezumGesamtbetragderEinkünfteaufgeteiltwird.
DieausländischenSteuernsindnurinsoweitanzurech-
nen,als sieaufdieimVeranlagungszeitraumbezogenen
Einkünfteentfallen.
(2) StattderAnrechnung(Absatz1) ist dieausländi-

sche SteueraufAntragbeiderErmittlungdes Gesamt-
betragsder Einkünfteabzuziehen.
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(3) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, bei denen
eine ausländische Steuer vom Einkommen nach
Absatz 1 nicht angerechnet werden kann, weil die
Steuer nicht der deutschen Einkommensteuer ent-
spricht oder nicht in dem Staat erhoben wird, aus dem
die Einkünfte stammen, oder weil keine ausländischen
Einkünfte vorliegen, ist die festgesetzte und gezahlte
und keinem Ermäßigungsanspruch mehr unterliegende
ausländische Steuer bei der Ermittlung des Gesamtbe-
tragsderEinkünfteabzuziehen,soweitsieaufEinkünfte
entfällt, die der deutschen Einkommensteuer unter-
liegen.
(4)StattderAnrechnungoderdes Abzugseineraus-

ländischen Steuer (Absätze 1 bis 3) ist bei unbe-
schränkt Steuerpflichtigen auf Antrag die auf ausländi-
sche Einkünfte aus dem Betrieb von Handelsschiffen im
internationalen Verkehr entfallende Einkommensteuer
nach dem ermäßigtenSteuersatz des $34 Abs. 1
Satz 1 zu bemessen; auf das restliche zu versteuernde
Einkommen ist 8 34 Abs. 1 Satz 2 sinngemäß anzuwen-
den. Handelsschiffe werden im internationalen Verkehr
betrieben,wenn eigene oder gecharterte Handels-
schiffe, die im Wirtschaftsjahr überwiegend in einem
inländischen Seeschiffsregister eingetragen sind und
die Flagge der Bundesrepublik Deutschland führen, in
diesem Wirtschaftsjahr überwiegend zur Beförderung
von Personen und Gütern imVerkehr mit oder zwischen
ausländischen Häfen, innerhalb eines ausländischen
Hafens oder zwischen einem ausländischen Hafen und
derfreienSeeeingesetztwerden.ZumBetriebvonHan-
delsschiffen im internationalen Verkehr gehört auch die
Vercharterungvon Handelsschiffenfür die in Satz2
bezeichneten Zwecke, wenn die Handelsschiffe vom
Vercharterer ausgerüstet worden sind, sowie die mit
dem Betrieb und der Vercharterung von Handelsschiffen
in unmittelbaremZusammenhangstehenden Neben-
und Hilfsgeschäfte. Als ausländische Einkünfte im
Sinne des Satzes 1 gelten,wenn ein Gewerbebetrieb
ausschließlich den Betrieb von Handelsschiffen im
internationalenVerkehrzumGegenstandhat,80 vom
Hundert des Gewinns dieses Gewerbebetriebs. Ist
Gegenstandeines Gewerbebetriebsnicht ausschließ-
lich der Betrieb von Handelsschiffen im internationalen
Verkehr, so gelten 80 vom Hundert des Teils des
Gewinns des Gewerbebetriebs, der auf den Betrieb von
HandelsschiffeniminternationalenVerkehrentfällt,als
ausländische Einkünfte im Sinne des Satzes 1; in
diesem Fall ist Voraussetzung für die Anwendung des
Satzes 1, daß dieser Teil des Gewinns gesondert ermit-
telt wird. Die Sätze 1 und 3 bis 5 sind sinngemäß anzu-
wenden, wenn eigene oder gecharterte Schiffe, die im
Wirtschaftsjahr überwiegend in einem inländischen
Seeschiffsregistereingetragensindunddie Flaggeder
BundesrepublikDeutschlandführen,in diesemWirt-
schaftsijahr überwiegend außerhalb der deutschen
Hoheitsgewässerzur Aufsuchungvon Bodenschätzen
oder zur Vermessung von Energielagerstätten unter
dem Meeresboden eingesetzt werden.
(5) DieoberstenFinanzbehördender Länderkönnen

mitZustimmungdes BundesministersderFinanzendie
auf ausländische Einkünfte entfallende deutsche Ein-
kommensteuer ganz oder zum Teil erlassen oder in
einemPauschbetragfestsetzen,wennesausvolkswirt-
schaftlichen Gründen zweckmäßig ist oder die Anwen-
dungdes Absatzes 1 besondersschwierigist.

(6) Die Absätze 1 bis 3 sind vorbehaltlich der Sätze 2
und 3 nicht anzuwenden, wenn die Einkünfte aus einem
ausländischen Staat stammen, mit dem ein Abkommen
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung besteht. So-
weit in einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerungdieAnrechnungeinerausländischenSteuer
auf die deutsche Einkommensteuer vorgesehen ist, sind
Absatz 1 Sätze 2 und3 undAbsatz2 entsprechendauf
die nach dem Abkommen anzurechnende ausländische
Steuer anzuwenden. Wird bei Einkünften aus einem
ausländischen Staat, mit dem ein Abkommen zur Ver-
meidungderDoppelbesteuerungbesteht,nachdenVor-
schriften dieses Abkommens die Doppelbesteuerung
nicht beseitigt oder bezieht sich das Abkommen nicht
aufeineSteuervomEinkommendiesesStaates,so sind
die Absätze 1 und2 entsprechendanzuwenden.
(7) Durch Rechtsverordnung können Vorschriften

erlassen werden über
1. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn die

ausländischen Einkünfte aus mehreren fremden
Staaten stammen,

2. denNachweisüberdie Höheder festgesetztenund
gezahltenausländischenSteuern,

3. die Berücksichtigung ausländischer Steuern, die
nachträglicherhobenoderzurückgezahltwerden.

8 34d
AusländischeEinkünfte

AusländischeEinkünfteimSinne des $ 34c Abs. 1
bis 5 sind
1. Einkünfte aus einer in einem ausländischen Staat

betriebenen Land- und Forstwirtschaft (88 13 und
14) und Einkünfte der in den Nummern 3, 4, 6,7 und8
Buchstabe c genannten Art, soweit sie zu den Ein-
künftenaus Land- undForstwirtschaftgehören;

2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb (88 15 und 16),
a) die durch eine in einem ausländischen Staat bele-

gene Betriebsstätteoder durch einen in einem
ausländischenStaat tätigenständigenVertreter
erzielt werden, und Einkünfte der in den Num-
mern 3, 4, 6, 7 und 8 Buchstabe c genannten Art,
soweit sie zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb
gehören,

b) die aus Bürgschafts-undAvalprovisionenerzielt
werden, wenn der Schuldner Wohnsitz,
Geschäftsleitung oder Sitz in einem ausländi-
schen Staat hat, oder

c) die durchden Betriebeigeneroder gecharterter
Seeschiffe oder Luftfahrzeugeaus Beförderun-
gen zwischen ausländischen oder von ausländi-
schen zu inländischen Häfen erzielt werden, ein-
schließlich der Einkünfte aus anderen mit solchen
Beförderungenzusammenhängenden,sich auf
das Ausland erstreckenden Beförderungsleistun-
gen,

3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit (8 18), die in
einem ausländischen Staat ausgeübt oder verwertet
wird oder worden ist, und Einkünfte der in den Num-
mern4,6, 7und8Buchstabec genanntenArt,soweit
sie zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit gehö-
ren;



4. Einkünfte aus der Veräußerung von
a) Wirtschaftsgütern, die zum Anlagevermögen

eines Betriebs gehören,wenn die Wirtschafts-
güter in einem ausländischen Staat belegen sind,

b) Anteilen an Kapitalgesellschaften,wenn die
Gesellschaft Geschäftsleitung oder Sitz in einem
ausländischenStaat hat;

5. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (8 19), die in
einem ausländischen Staat ausgeübt oder, ohne im
Inland ausgeübt zu werden oder worden zu sein, in
einem ausländischen Staat verwertet wird oder wor-
den ist, und Einkünfte, die von ausländischen öffent-
lichen Kassen mit Rücksicht auf ein gegenwärtiges
oder früheres Dienstverhältnis gewährt werden. Ein-
künfte, die von inländischen öffentlichen Kassen ein-
schließlich der Kassen der Deutschen Bundesbahn
und der Deutschen Bundesbank mit Rücksicht auf
ein gegenwärtigesoder früheres Dienstverhältnis
gewährtwerden,geltenauch dann als inländische
Einkünfte,wenndieTätigkeitineinemausländischen
Staat ausgeübt wird oder worden ist;

6. Einkünfte aus Kapitalvermögen ($ 20), wenn der
Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz in
einemausländischenStaat hatoderdas Kapitalver-
mögendurch ausländischenGrundbesitzgesichert
ist;

7. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (8 21),
soweit das unbewegliche Vermögen oder die Sach-
inbegriffe in einem ausländischen Staat belegen oder
die Rechte zur Nutzung in einem ausländischen
Staat überlassen worden sind;

8. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22, wenn
a) der zur Leistung der wiederkehrenden Bezüge

Verpflichtete Wohnsitz, Geschäftsleitung oder
Sitz in einem ausländischen Staat hat,

b) bei Spekulationsgeschäften die veräußerten Wirt-
schaftsgüter in einem ausländischen Staat bele-
gen sind,

c) bei Einkünften aus Leistungen einschließlich der
Einkünfte aus Leistungen im Sinne des $ 49
Abs. 1 Nr. 9 der zur Vergütung der Leistung Ver-
pflichtete Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz in
einem ausländischen Staat hat.

2. Steuerermäßigung
bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft

834e
(1)DietariflicheEinkommensteuerermäßigtsichvor-

behaltlichdesAbsatzes2umdieEinkommensteuer,die
auf den Gewinn des Veranlagungszeitraums aus einem
land- und forstwirtschaftlichenBetriebentfällt,höch-
stens jedoch um 2000 Deutsche Mark, wenn der
Gewinn des im Veranlagungszeitraum beginnenden
Wirtschaftsjahrsnichtnach $ 13a ermitteltwordenist
und den Betrag von 50 000 Deutsche Mark nicht über-
steigt.Beträgtder Gewinnmehrals 50000 Deutsche
Mark, so vermindert sich der Höchstbetrag für die
Steuerermäßigungum20vomHundertdes Betrags,um
denderGewinndenBetragvon50 000DeutscheMark
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übersteigt.Sind an einemsolchen land- undforstwirt-
schaftlichenBetriebmehrereSteuerpflichtigebeteiligt,
so ist der Höchstbetrag für die Steuerermäßigung auf
die Beteiligten nach ihremBeteiligungsverhältnis aufzu-
teilen. Die Anteile der Beteiligten an dem Höchstbetrag
für die Steuerermäßigungsind gesondertfestzustellen
(8 179 Abgabenordnung).

(2) Die Steuerermäßigung darf beim Steuerpflichtigen
nicht mehr als insgesamt 2 000 Deutsche Mark betra-
gen. Die auf den Gewinn des Veranlagungszeitraums
nach Absatz 1 Satz 1 entfallende Einkommensteuer
bemißt sich nach dem durchschnittlichen Steuersatz
der tariflichen Einkommensteuer; dabei ist dieser
Gewinn um den Teil des Freibetrags nach 8 13 Abs. 3
zu kürzen, der dem Verhältnis des Gewinns zu den Ein-
künftendes Steuerpflichtigenaus Land- undForstwirt-
schaft vor Abzug des Freibetrags entspricht. Werden
Ehegatten nach den $$ 26, 26 b zusammen veranlagt,
wird die Steuerermäßigung jedem der Ehegatten
gewährt, soweit sie Inhaber oder Mitinhaber verschiede-
ner land- und forstwirtschaftlicher Betriebe im Sinne
des Absatzes 1 Satz 1 sind.

2a. Steuerermäßigungfür Steuerpflichtige
mit zwei und mehr Kindern bei Inanspruchnahme

erhöhter Absetzungen nach 8 7b

S 34f
Bei Steuerpflichtigen, die erhöhte Absetzungen nach

8 7b in Anspruchnehmen,ermäßigtsich die tarifliche
Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuer-
ermäßigungen mitAusnahme des $ 35, auf Antrag umje
600 DM für das zweite und jedes weitere Kind des
Steuerpflichtigen oder seines Ehegatten. Voraus-
setzung ist,
1. daßderSteuerpflichtigedasObjekt,beieinemZwei-

familienhaus mindestens eine Wohnung, zu eigenen
Wohnzwecken nutzt oder wegen des Wechsels des
Arbeitsortesnichtzu eigenenWohnzweckennutzen
kannund

2. daßes sicheinschließlichdeserstenKindesumKin-
der im Sinne des $ 32 Abs. 1 bis 5 handelt, die zum
Haushaltdes Steuerpflichtigengehörenoder in dem
fürdieerhöhtenAbsetzungenmaßgebendenBegün-
stigungszeitraumgehörthaben,wenndieseZugehö-
rigkeit auf Dauer angelegt ist oder war.

2b. Steuerermäßigung
bei Ausgaben zur Förderung staatspolitischer

Zwecke

834g
Bei Steuerpflichtigen,die Ausgaben zur Förderung

staatspolitischerZweckeleisten,ermäßigtsichdietarif-
liche Einkommensteuer,vermindertum die sonstigen
SteuerermäßigungenmitAusnahmedes 8 35, um 50
vom Hundert der Ausgaben, höchstens um 600 Deut-
scheMark,imFallderZusammenveranlagungvonEhe-
gattenhöchstensum1200 DeutscheMark.



3. Steuerermäßigung
bei Belastung mit Erbschaftsteuer

8 35
Sind bei der Ermittlung des Einkommens Einkünfte

berücksichtigt worden, die im Veranlagungszeitraum
oder in den vorangegangenen vier Veranlagungszeit-
räumen als Erwerb von Todes wegen der Erbschaft-
steuerunterlegenhaben,so wirdaufAntragdieumson-
stige Steuerermäßigungengekürzte tarifliche Ein-
kommensteuer, die auf diese Einkünfte anteilig entfällt,
umdeninSatz 2bestimmtenHundertsatzermäßigt.Der
Hundertsatz bemißt sich nach dem Verhältnis, in dem
die festgesetzte Erbschaftsteuer zu dem Betrag steht,
der sich ergibt, wenn dem erbschaftsteuerpflichtigen
Erwerb (8 10 Abs. 1 Erbschaftsteuergesetz) die Frei-
beträge nach den 88 16 und 17 und der steuerfreie
Betragnach8 5 des Erbschaftsteuergesetzeshinzuge-
rechnet werden. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit
Erbschaftsteuer nach 8 10 Abs. 1 Nr. 1 a abgezogen
wird.

VI. Steuererhebung

1. Erhebung der Einkommensteuer

8 36
EntstehungundTilgung der Einkommensteuer

(1) Die Einkommensteuer entsteht, soweit in diesem
Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mitAblauf des Ver-
anlagungszeitraums.

(2) Auf die Einkommensteuer werden angerechnet:
1. die für den VeranlagungszeitraumentrichtetenEin-

kommensteuer-Vorauszahlungen(8 37);
2. diedurchSteuerabzugerhobeneEinkommensteuer,

soweitsie aufdiebeiderVeranlagungerfaßtenEin-
künfte entfällt und nicht die Erstattung beantragt
oderdurchgeführtwordenist;

3. die Körperschaftsteuer einer unbeschränkt körper-
schaftsteuerpflichtigenKörperschaft oder Perso-
nenvereinigungin Höhe von%ıs der Einnahmenim
Sinne des 8 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2. Das gleiche gilt
bei Einnahmen im Sinne des $ 20 Abs. 2 Nr. 2 Buch-
stabea, die aus der erstmaligenVeräußerungvon
Dividendenscheinen oder sonstigen Ansprüchen
durch den Anteilseigner erzielt worden sind; in
diesen Fällen beträgt die anrechenbare Körper-
schaftsteuer höchstens %16des Betrags, der auf die
veräußerten Ansprüche ausgeschüttet wird. Die
Anrechnung erfolgt unabhängig von der Entrichtung
der Körperschaftsteuer. Die Körperschaftsteuer wird
nicht angerechnet:
a) in den Fällendes $ 36 a,
b) wenndie in den $$ 44, 45 oder 46 des Körper-

schaftsteuergesetzes bezeichnete Bescheini-
gung nicht vorgelegt worden ist,

c) wenndieVergütungnachden 88 36 b,36c oder
36 d beantragtoderdurchgeführtwordenist,

d) wenn bei Einnahmen aus der Veräußerung von

durch den Anteilseigner die veräußerten Ansprü-
cheerstnachAblaufdes Kalenderjahrsfälligwer-
den,das aufdenVeranlagungszeitraumfolgt,

e) wenndie EinnahmennacheinemAbkommenzur
Vermeidung der Doppelbesteuerung in dem ande-
ren Vertragsstaat besteuert werden können.

(3) DieSteuerbeträgenachAbsatz2 Nr.2 und3 sind
jeweils auf volleDeutscheMark aufzurunden.Bei den
durch SteuerabzugerhobenenSteuern ist jeweils die
SummederBeträgeeinereinzelnenAbzugsteueraufzu-
runden; die Summe der von den Kapitalerträgen im
Sinne des &43 Abs. 1 Nr. 5 erhobenenKapitalertrag-
steuer ist gesondertaufzurunden.
(4)WennsichnachderAbrechnungeinÜberschuß

zuungunstendesSteuerpflichtigenergibt,hatderSteuer-
pflichtige(Steuerschuldner)diesen Betrag, soweit er
denfälliggewordenen,abernichtentrichtetenEinkom-
mensteuer-Vorauszahlungenentspricht,sofort,imübri-
gen innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des
Steuerbescheids zu entrichten (Abschlußzahlung).
Wennsich nachderAbrechnungeinÜberschußzugun-
sten des Steuerpflichtigenergibt, wird dieser dem
Steuerpflichtigen nach Bekanntgabe des Steuerbe-
scheidsausgezahlt.Bei Ehegatten,dienachden88 26,
26 b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt wor-
den sind, wirkt die Auszahlung an einen Ehegatten auch
für und gegen den anderen Ehegatten.

836a
Ausschlußder Anrechnungvon Körperschaftsteuer

in Sonderfällen
(1) Die Anrechnung von Körperschaftsteuer nach

8 36 Abs. 2 Nr.3 ist einem Anteilseigner mit beherr-
schendem Einfluß auf die ausschüttende Körperschaft
oder Personenvereinigungzu versagen oder bei ihm
rückgängig zu machen, soweit die anzurechnende Kör-
perschaftsteuer nicht durch die ihr entsprechende
gezahlte Körperschaftsteuer gedeckt ist und nach Be-
ginn der Vollstreckung wegen dieser rückständigen
Körperschaftsteueranzunehmenist, daß die vollstän-
dige Einziehung keinen Erfolg haben wird. Das gleiche
gilt für einen wesentlich beteiligten Anteilseigner ohne
beherrschenden Einfluß.

(2) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn der beherr-
schende Einfluß oder die wesentliche Beteiligung zu
einem Zeitpunkt innerhalb der letzten drei Jahre vor dem
Jahr der Ausschüttung bestanden hat. Ein Anteilseigner
gilt als wesentlichbeteiligtim Sinne des Absatzes 1,
wenn er zu mehr als 25 vom Hundert unmittelbar oder
mittelbarbeteiligtwar.
(3)WirddieAnrechnungrückgängiggemacht,so istder

Steuerbescheid zu ändern.

(4) Soweit die Körperschaftsteuer nachträglich
gezahlt wird, ist bei dem Anteilseigner die Anrechnung
durchzuführen und der Steuerbescheid zu ändern.

8 36b
Vergütungvon Körperschaftsteuer

(1) Einem Anteilseigner, der Einnahmen im Sinne des
8 20 Abs. 1 Nr.1 oder2 beziehtundimZeitpunktihres



Zufließens unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist,
wird die anrechenbare Körperschaftsteuer auf Antrag
vergütet, wenn anzunehmen ist, daß für ihn eine Veran-
lagung zur Einkommensteuer nicht in Betracht kommt.
8 36 Abs. 2 Nr. 3 Sätze 1, 3 und 4 Buchstaben a und e
istentsprechendanzuwenden.DiefürdieHöhederVer-
gütung erforderlichen Angaben sind durch die Beschei-
nigungeines inländischenKreditinstitutsimSinne des
844 Abs. 1 Satz 3 oder des 845 des Körperschaft-
steuergesetzes nachzuweisen.

(2) Der Anteilseigner hat durch eine Bescheinigung
des für ihn zuständigen Wohnsitzfinanzamts nachzu-
weisen, daß er unbeschränkt einkommensteuerpflichtig
ist und daß für ihn eine Veranlagung zur Einkommen-
steuer voraussichtlich nicht in Betracht kommt.Die
Bescheinigung ist unter dem Vorbehalt des Widerrufs
auszustellen. Ihre Geltungsdauer darf höchstens drei
Jahre betragen;siemußamSchlußeinesKalenderjahrs
enden. Fordert das Finanzamt die Bescheinigung
zurück oder erkennt der Anteilseigner, daß die Voraus-
setzungenfürihreErteilungweggefallensind,so hatder
Anteilseigner dem Finanzamt die Bescheinigung
zurückzugeben.

(3) Für die Vergütung ist das Bundesamt für Finanzen
zuständig. Der Antrag ist nach amtlich vorgeschriebe-
nem Muster zu stellen und zu unterschreiben.

(4) DieAntragsfristendetam31.Dezemberdes Jah-
res, das dem Kalenderjahr folgt, in dem die Einnahmen
zugeflossen sind. Die Frist kann nicht verlängert
werden.

(5) DieVergütungist ausgeschlossen,
1. wenn die Vergütung nach $ 36.d beantragt‘ oder

durchgeführtwordenist,
2. wenn die vorgeschriebenen Bescheinigungen nicht

vorgelegt oder durch einen Hinweis nach 8 45 Abs. 2
des Körperschaftsteuergesetzes gekennzeichnet
worden sind.

8 36c
Vergütungvon Körperschaftsteuer
auf Grund von Sammelanträgen

(1) Wird iinden Fällen des 8 36b Abs. 1 der Antrag auf
Vergütung von Körperschaftsteuer in Vertretung des
Anteilseigners durch ein inländisches Kreditinstitut
gestellt, so kann von der Übersendung der in $ 36b
Abs. 2 dieses Gesetzesundin $ 44 Abs. 1 Satz 3 oder
in 8 45 des Körperschaftsteuergesetzes bezeichneten
Bescheinigungen abgesehen werden, wenn das Kredit-
institut versichert, \
1. daß eine Bescheinigung im Sinne des $ 44 Abs. 1

Satz 3 oder des 8 45 des Körperschaftsteuergeset-
zes nicht ausgestellt oder als ungültig gekennzeich-
net oder nach den Angaben des Anteilseigners
abhanden gekommen oder vernichtet ist,

2. daßdieAktieimZeitpunktdesZufließensderEinnah-
men in einem auf den Namen des Anteilseigners lau-
tenden Wertpapierdepot bei dem Kreditinstitut ver-
zeichnet war,

3. daß ihm die in $ 36 b Abs. 2 bezeichnete Bescheini-
gung vorliegt und
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4. daß die Angaben in dem Antrag wahrheitsgemäß
nachbestemWissenundGewissengemachtworden
sind.

ÜberAnträge,indenendasKreditinstitutversichert,daß
die Bescheinigungals ungültiggekennzeichnetoder
nach den Angaben des Anteilseigners abhanden
gekommen oder vernichtet ist, hat es Aufzeichnungen
zu führen.DasRechtderFinanzbehördenzurErmittlung
des Sachverhalts bleibt unberührt.

(2) Absatz 1 gilt entsprechendfür Anträge,die
1. eine Kapitalgesellschaftin Vertretungihrer Arbeit-

nehmer stellt, soweit es sich um Einnahmen aus
Anteilen handelt, die den Arbeitnehmern von der
Kapitalgesellschaft überlassen worden sind und von
ihr oder einem inländischenKreditinstitutverwahrt
werden;

2. dervoneinerKapitalgesellschaftbestellteTreuhän-
der inVertretungderArbeitnehmerdieserKapitalge-
sellschaft stellt, soweit es sich umEinnahmenaus
Anteilen handelt, die den Arbeitnehmern von der
Kapitalgesellschaft überlassen worden sind und von
demTreuhänder oder einem inländischen Kreditinsti-
tut verwahrt werden;

9. eine Erwerbs- oder Wirtschaftsgenossenschaftin
Vertretung ihrer Mitglieder stellt, soweit es sich um
Einnahmen aus Anteilen an dieser Genossenschaft
handelt.

DenArbeitnehmernimSinnederNummern1 und2 ste-
hen Arbeitnehmer eines mitder Kapitalgesellschaft ver-
bundenen Unternehmens ($ 15 Aktiengesetz) sowie
frühere Arbeitnehmer der Kapitalgesellschaft oder
eines mit ihr verbundenenUnternehmensgleich. Den
von der Kapitalgesellschaft überlassenen Anteilen ste-
hen Aktien gleich, die den Arbeitnehmern bei einer
Kapitalerhöhung auf Grund ihres Bezugsrechts aus den
vonder KapitalgesellschaftüberlassenenAktienzuge-
teiltwordensindoderdiedenArbeitnehmernaufGrund
einer Kapitalerhöhungaus Gesellschaftsmittelngehö-
ren.
(3) Erkennt der Vertreter des Anteilseigners vor

Ablauf der Festsetzungsfrist im Sinne der 88 169
bis 171 der Abgabenordnung, daß die Vergütung ganz
oderteilweisezuUnrechtfestgesetztwordenist,so hat
er dies dem Bundesamt für Finanzen anzuzeigen. Das
Bundesamt für Finanzen hat die zu Unrecht gezahlte
Vergütung von dem Anteilseigner zurückzufordern, für
den sie festgesetzt worden ist. Der Vertreter des An-
teilseigners haftet für die zurückzuzahlende Vergütung.

(4) 8 36b Abs. 1 bis 4 und 5 Nr. 1 gilt entsprechend.
Die Antragstfristgilt als gewahrt, wenn der Anteilseigner
die beantragendeStelle bis zu dem in $ 36b Abs. 4
bezeichnetenZeitpunktschriftlichmit der Antragstel-
lung beauftragt hat.

(5) Die Vollmacht, den Antrag auf Vergütung von
Körperschaftsteuer zu stellen, ermächtigt zum Empfang
der Steuervergütung.

8 36d
Vergütung von Körperschaftsteuer in Sonderfällen

(1) IndenFällendes 8 36c Abs. 2wirddieanrechen-
bare Körperschaftsteuer an den dort bezeichneten Ver-
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treterunabhängigdavonvergütet,ob für den Anteils-
eignereineVeranlagunginBetrachtkommtundobeine
Bescheinigungim Sinne des $ 36b Abs. 2 vorgelegt
wird,wenn der Vertretersich in einemSammelantrag
bereiterklärthat,denVergütungsbetragfürdenAnteils-
eignerentgegenzunehmen.DieVergütungnachSatz 1
wird nur für Anteilseignergewährt,deren Bezüge im
Sinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 im Wirtschaftsjahr
100 DeutscheMark nichtüberstiegenhaben.

(2)WerdenindenFällendes $ 36c Abs.2 Nr.1oder
2 die Anteile von einem inländischen Kreditinstitut in
einemWertpapierdepotverwahrt,das auf den Namen
des Anteilseigners lautet, setzt die Vergütung nach
Absatz 1 zusätzlichvoraus:
1. Das KreditinstituthatdieÜberlassungderAnteile

durch die Kapitalgesellschaft an den Anteilseigner
kenntlich gemacht;

2. es handeltsich nichtumAktien,die den Arbeitneh-
mern bei einer Kapitalerhöhung auf Grund ihres
Bezugsrechts aus den von der Kapitalgesellschaft
überlassenenAktienzugeteiltwordensindoder die
denArbeitnehmernaufGrundeinerKapitalerhöhung
aus Gesellschaftsmittelngehören;

3. derAnteilseignerhatdemKreditinstitutfürdasWert-
papierdepot eine Bescheinigung im Sinne des 8 36 b
Abs. 2 nichtvorgelegtund

4. die Kapitalgesellschaftversichert,
a) daßdie Bezügeaus denvon ihr insgesamtüber-

lassenen Anteilenbei keinemder Anteilseigner
den Betragvon 100 DeutscheMark überstiegen
habenkönnenund

b) daß das Kreditinstitut schriftlich erklärt hat, daß
die in den Nummern 1 bis 3 bezeichneten Voraus-
setzungenerfülltsind.

Istdie inNummer4 Buchstabeb bezeichneteErklärung
des Kreditinstitutsunrichtig,haftetes fürdieaufGrund
der Erklärungzu UnrechtgewährtenSteuervorteile.

(3) Das Finanzamtkanneinerunbeschränktsteuer-
pflichtigenKörperschaft auch in anderen als den in
8 36c Abs. 2 bezeichnetenFällengestatten,in Vertre-
tungihrerunbeschränktsteuerpflichtigenAnteilseigner
einenSammelantragauf Vergütungvon Körperschaft-
steuerzu stellen,
1. wenndieZahlderAnteilseigner,fürdiederSammel-

antraggestelltwerdensoll, besondersgroß ist,
2. wenn die Körperschaft den Gewinn ohne Einschal-

tung eines Kreditinstituts an die Anteilseigner aus-
schüttetund

3. wenn im übrigendie Voraussetzungendes Absat-
zes 1 erfülltsind. \

IndiesenFällenistnichterforderlich,daßdieAnteilevon
einer der in 8 36 c bezeichneten Stellen verwahrt wer-
den.
(4) Für die Vergütungist das Finanzamtzuständig,

dem die Besteuerungdes Einkommensdes Vertreters
obliegt.Das FinanzamtkanndieVergütunganAuflagen
binden,diediesteuerlicheErfassungderKapitalerträge
sichern sollen. Im übrigenist $ 36 c sinngemäßanzu-
wenden.

836€
Vergütung des Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrags

an beschränktEinkommensteuerpflichtige
Für die Vergütung des Körperschaftsteuer-Erhö-

hungsbetragsan beschränktEinkommensteuerpflich-
tige gilt $ 52 des Körperschaftsteuergesetzes sinn-
gemäß.

837
Einkommensteuer-Vorauszahlung

(1) Der Steuerpflichtige hat am 10. März, 10. Juni,
10.Septemberund10.DezemberVorauszahlungenauf
die Einkommensteuerzu entrichten,die er fürden lau-
fendenVeranlagungszeitraumvoraussichtlichschulden
wird. Die Einkommensteuer-Vorauszahlungentsteht
jeweils mit Beginn des Kalendervierteljahrs, in dem die
Vorauszahlungenzu entrichtensind, oder, wenn die
Steuerpflichterst im Laufe des Kalendervierteljahrs
begründetwird,mitBegründungder Steuerpflicht.
(2) Die Oberfinanzdirektionenkönnen für Steuer-

pflichtige,die überwiegendEinkünfteaus Land- und
Forstwirtschafterzielen,von Absatz 1 Satz 1 abwei-
chende Vorauszahlungszeitpunkte bestimmen. Das
gleichegilt für Steuerpflichtige,die überwiegendEin-
künfteoderEinkunftsteileaus nichtselbständigerArbeit
erzielen,die der Lohnsteuernichtunterliegen.
(3) Das Finanzamtsetzt dieVorauszahlungendurch

Vorauszahlungsbescheidfest. Die Vorauszahlungen
bemessen sich grundsätzlich nach der Einkommen-
steuer,die sich nach Anrechnungder Steuerabzugs-
beträgeundder Körperschaftsteuer(8 36 Abs. 2 Nr. 2
und 3) bei der letzten Veranlagung ergeben hat. Das
Finanzamtkann bis zumAblaufdes auf den Veranla-
gungszeitraumfolgendenKalenderjahrsdieVorauszah-
lungenan die Einkommensteueranpassen,die sich für
den Veranlagungszeitraumvoraussichtlich ergeben
wird. Bei der Anwendung der Sätze 2 und 3 bleiben Bei-
trägeimSinnedes 8 10Abs. 1Nr.3 stets undAufwen-
dungenimSinnedes 8 10Abs. 1Nr. 1,1a,4 bis 7, der
88 10b, 33 und 33c sowie die abziehbarenBeträge
nach$ 33 a,wenndieAufwendungenundabziehbaren
Beträge insgesamt1800 DeutscheMark nicht über-
steigen,außerAnsatz.NegativeEinkünfteaus derVer-
mietungoder Verpachtungeines Gebäudes im Sinne
des $ 21 Abs. 1 Nr. 1 werdenbei der Festsetzungder
Vorauszahlungennurfür Kalenderjahreberücksichtigt,
die nach der Anschaffungoder Fertigstellungdieses
Gebäudesbeginnen.WirdeinGebäudevordemKalen-
derjahr seiner Fertigstellungangeschafft,tritt an die
Stelle der Anschaffungdie Fertigstellung.Satz 5 gilt
nicht für negativeEinkünfteaus der Vermietungoder
Verpachtungeines Gebäudes,für das erhöhteAbset-
zungen nach $ 7b oder nach 8 14a oder 8 15 des
BerlinförderungsgesetzesinAnspruchgenommenwer-
den.Satz 5 gilt für negativeEinkünfteaus der Vermie-
tung oder Verpachtung eines anderen Vermögens-
gegenstandes im Sinne des $ 21 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 ent-
sprechend mit der Maßgabe, daß an die Stelle der
Anschaffung oder Fertigstellung die Aufnahme der Nut-
zungdurchden Steuerpflichtigentritt.
(4) Bei einer nachträglichenErhöhungder Voraus-

zahlungenist dieletzteVorauszahlungfürdenVeranla-



gungszeitraumanzupassen.Der Erhöhungsbetragist
innerhalbeinesMonatsnachBekanntgabedesVoraus-
zahlungsbescheidszu entrichten.
(5) Vorauszahlungen sind nur festzusetzen, wenn sie

mindestens400 Deutsche Mark im Kalenderjahrund
mindestens 100 Deutsche Mark für einen Vorauszah-
lungszeitpunktbetragen.FestgesetzteVorauszahlun-
gen sind nur zu erhöhen, wenn sich der Erhöhungsbe-
tragimFall des Absatzes3 Sätze 2 bis 4 füreinenVor-
auszahlungszeitpunktauf mindestens100 Deutsche
Mark, im Fall des Absatzes 4 auf mindestens5 000
DeutscheMark beläuft.

2. Steuerabzug vom Arbeitslohn
(Lohnsteuer)

8 38
Erhebung der Lohnsteuer

(1) Bei Einkünftenaus nichtselbständigerArbeitwird
die Einkommensteuerdurch Abzug vom Arbeitslohn
erhoben (Lohnsteuer), soweit der Arbeitslohn von einem
Arbeitgebergezahltwird,der
1. imInlandeinenWohnsitz,seinengewöhnlichenAuf-

enthalt, seine Geschäftsleitung,seinen Sitz, eine
Betriebsstätteoder einen ständigen Vertreter im
Sinne der 88 8 bis 13 der Abgabenordnunghat
(inländischer Arbeitgeber) oder

2. einemDritten(Entleiher)Arbeitnehmergewerbsmä-
Bigzur Arbeitsleistung im Inland überläßt, ohne inlän-
discher Arbeitgeber zu sein (ausländischer. Verlei-
her).

Der Lohnsteuer unterliegtauch der im Rahmendes
Dienstverhältnisses üblicherweise von einem Dritten für
eineArbeitsleistunggezahlteArbeitslohn.
(2) Der Arbeitnehmerist Schuldnerder Lohnsteuer.

Die Lohnsteuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem der
Arbeitsiohn dem Arbeitnehmer zufließt.

(3) Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer für Rechnung
des Arbeitnehmersbei jeder Lohnzahlung vom Arbeits-
lohn einzubehalten. Bei juristischen Personen des
öffentlichenRechts hat die öffentlicheKasse, die den
Arbeitslohn zahlt, die Pflichten des Arbeitgebers.

(4) Wenn der vom Arbeitgeber geschuldete Barlohn
zur Deckung der Lohnsteuer nicht ausreicht, hat der
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber den Fehlbetrag zur Ver-
fügungzu stellenoderder Arbeitgebereinenentspre-
chendenTeil der anderenBezügedes Arbeitnehmers
zurückzubehalten. Soweit der Arbeitnehmer seiner Ver-
pflichtungnicht nachkommtund der Arbeitgeberden
Fehlbetragnicht durch Zurückbehaltungvon anderen
Bezügen des Arbeitnehmers aufbringen kann, hat der
Arbeitgeberdies demBetriebsstättenfinanzamt(8 41a
Abs. 1 Nr. 1) anzuzeigen. Das Finanzamt hat die zu-
wenig erhobene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzu-
fordern.

8 38a
Höhe der Lohnsteuer

(1) Die Jahreslohnsteuer bemißt sich nach dem
Arbeitslohn, den der Arbeitnehmer im Kalenderjahr
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bezieht(Jahresarbeitsiohn).Laufender.Arbeitslohngilt
in dem Kalenderjahr als bezogen, in dem der Lohnzah-
lungszeitraum endet; in den Fällen des $ 39 b Abs. 5
Satz 1 trittderLohnabrechnungszeitraumandie Stelle
des Lohnzahlungszeitraums.Arbeitslohn,der nichtals
laufenderArbeitsiohngezahltwird (sonstigeBezüge),
wirdindemKalenderjahrbezogen,indemerdemArbeit-
nehmer zufließt.
(2) Die Jahreslohnsteuer wird nach dem Jahres-

arbeitslohn so bemessen, daß sie der Einkommensteuer
entspricht,diederArbeitnehmerschuldet,wenneraus-
schließlich Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
erzielt.
(3) Vom laufenden Arbeitslohn wird die Lohnsteuer

jeweils mitdemauf den Lohnzahlungszeitraumfallen-
den Teilbetrag der Jahreslohnsteuer erhoben, die sich
bei Umrechnungdes laufendenArbeitslohnsauf einen
Jahresarbeitslohn ergibt. Von sonstigen Bezügen wird
dieLohnsteuermitdemBetragerhoben,derzusammen
mitder Lohnsteuerfür den laufendenArbeitslohndes
Kalenderjahrs und für etwa im Kalenderjahrbereits
gezahlte sonstige Bezüge die voraussichtliche Jahres-
Iohnsteuer ergibt.
(4) Bei der Ermittlung der Lohnsteuer werden die

Besteuerungsgrundlagendes Einzelfallsdurchdie Ein-
reihungder Arbeitnehmerin Steuerklassen (838b),
Aufstellung von entsprechendenLohnsteuertabellen
(8 38c) und Ausstellungvon entsprechendenLohn-
steuerkarten ($ 39) sowie Feststellung von Frei-
beträgen (8 39 a) berücksichtigt.

838b
Lohnsteuerklassen

Für dieDurchführungdes Lohnsteuerabzugswerden
unbeschränkt einkommensteuerpflichtigeArbeitneh-
mer in Steuerklassen eingereiht. Dabei gilt folgendes:

1. In die Steuerklasse!gehörenArbeitnehmer,die
a) ledigsind,
b) verheiratet, verwitwet oder geschieden sind und

bei denen die Voraussetzungenfür die Steuer-
klasse Ill oder IV nicht erfüllt sind;

2. in die Steuerklasse Il gehörendie unterNummer1
bezeichneten Arbeitnehmer, wenn bei ihnen der
Haushaltsfreibetrag(832Abs.7)zuberücksichtigen
ist;

3. in die Steuerklasse Ill gehören Arbeitnehmer,
a) dieverheiratetsind,wennbeideEhegattenunbe-

schränkt einkommensteuerpflichtig sind und
nichtdauerndgetrenntlebenund
aa) der Ehegatte des Arbeitnehmers keinen

Arbeitslohnbeziehtoder
bb) der Ehegatte des Arbeitnehmers auf Antrag

beiderEhegattenin die SteuerklasseV ein-
gereiht wird,

b) dieverwitwetsind,wennsie undihrverstorbener
Ehegatte im Zeitpunkt seines Todes unbe-
schränkteinkommensteuerpflichtigwarenundin
‘diesemZeitpunktnicht dauerndgetrenntgelebt
haben,für das Kalenderjahr,das demKalender-
jahr folgt,in demder Ehegatteverstorbenist,
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c) deren Ehe aufgelöst worden ist, wenn

aa) im Kalenderjahr der Auflösung der Ehe beide
Ehegatten unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig waren und nicht dauernd getrennt
gelebthabenund

bb) der andere Ehegatte wieder geheiratet hat,
von seinem neuen Ehegatten nicht dauernd
getrennt lebt und er und sein neuer Ehegatte
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig
sind,

für das Kalenderjahr,in dem die Ehe aufgelöst
wordenist;

4. indieSteuerklasseIVgehörenArbeitnehmer,diever-
heiratet sind, wenn beide Ehegatten unbeschränkt
einkommensteuerpflichtigsind und nicht dauernd
getrenntlebenundderEhegattedes Arbeitnehmers
ebenfalls Arbeitslohn bezieht;

5. in die SteuerklasseV gehörendie unterNummer4
bezeichneten Arbeitnehmer, wenn der Ehegatte des
Arbeitnehmersauf Antrag beider Ehegattenin die
SteuerklasseIll eingereihtwird;

6. die Steuerklasse VI gilt bei Arbeitnehmern, die
nebeneinander von mehreren Arbeitgebern Arbeits-
lohn beziehen, für die Einbehaltung der Lohnsteuer
vom Arbeitsiohn aus dem zweiten und weiteren
Dienstverhältnis.

838cC
Lohnsteuertabellen

(1) Der Bundesminister der Finanzen hat auf der
GrundlagederdiesemGesetzbeigefügtenEinkommen-
steuertabellen*) eine allgemeine Jahreslohnsteuer-
tabelle für Jahresarbeitslöhne bis zu 120 000 Deutsche
Mark und für Arbeitnehmer mit nicht mehr als sechs Kin-
derfreibeträgen aufzustellen und bekanntzumachen. In
derallgemeinenJahreslohnsteuertabellesinddiefürdie
einzelnen Steuerklassen in Betracht kommenden
Jahresiohnsteuerbeträgeauszuweisen. Die Jahres-
lohnsteuerbeträgesind fürdie Steuerklassen|,Il undIV
aus der Einkommensteuer-Grundtabelle, für die Steuer-
klasse Illaus derEinkommensteuer-Splittingtabelleab-
zuleiten. Die Jahreslohnsteuerbeträge für die Steuer-
klassen V und VI sind aus einer für diesen Zweck
zusätzlich aufzustellenden Einkommensteuertabelle
abzuleiten;in dieser Tabelle ist für die nach $ 32a
Abs.2abgerundetenBeträgedeszuversteuerndenEin-
kommensjeweils die Einkommensteuerauszuweisen,
die sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen der Ein-
kommensteuer für das Zweieinhalbfache und der Ein-
kommensteuer für das Eineinhalbfache des abgerun-
deten zu versteuernden Einkommens nach der Einkom-
mensteuer-Splittingtabelleergibt; die auszuweisende
Einkommensteuer beträgt jedoch mindestens 22 vom
Hundert des abgerundetenzu versteuernden Ein-
kommens. Die in den Einkommensteuertabellen ausge-
wiesenenBeträgedes zu versteuerndenEinkommens
sind in einen Jahresarbeitsiohn umzurechnen durch
Hinzurechnung
1. des Arbeitnehmer-Freibetrags(8 19 Abs. 4) für die

SteuerklassenI bis V,
*) Die für die Veranlagungszeiträume1986 und 1987 anzuwendendenEinkom-
mensteuertabellensind imimBGBl. 1985Teil t S. 1203ff.,die ab demVeranla-
gungszeitraum 1988 anzuwendenden Einkommensteuertabelilensind im
BGBI, 1985Teil | S. 1163ff. abgedruckt.

2. desWerbungskosten-Pauschbetrags(8 9a Nr.1) für
die Steuerklassen I bis V,

3. desSonderausgaben-Pauschbetrags(810c Abs.1)
von270DeutscheMarkfürdieSteuerklassenI, Il
und IV undvon 540 DeutscheMark für die Steuer-
klasse Ill,

4. der Vorsorgepauschale(8 10c Abs. 3)
a) fürdieSteuerklassenI,IlundIV inHöhedes8 10c

Abs. 3 Satz 2,
b) fürdie SteuerklasseIll inHöhedes 8 10c Abs. 4

Nr. 1,
5. des Haushaltsfreibetrags ($ 32 Abs. 7) für die

SteuerklasseIl,
6. des Kinderfreibetrags(8 32 Abs. 6)

a) für die Steuerklassen I, Il und Ill mit dem Einhalb-
bis Sechsfachen von 2 484 Deutsche Mark,

b) für die Steuerklasse IV mit dem Einhalb- bis
Sechsfachen von 1 242 Deutsche Mark,

7. eines Rundungsbetrags von 27 Deutsche Mark für
die Steuerklasse IV, wenn der nach Nummer 6 Buch-
stabe b hinzuzurechnende Kinderfreibetrag nicht
durch 54 ohne Rest teilbar ist,

8. eines Rundungsbetragsvon 18 DeutscheMark für
die SteuerklasseVi.

DerallgemeinenJahresiohnsteuertabelleisteinedieser
VorschriftentsprechendeAnleitungzur Ermittlungder
Lohnsteuerfür die 120000 DeutscheMark überstei-
genden Jahresarbeitslöhneund für Arbeitnehmermit
mehrals sechs Kinderfreibeträgenanzufügen.

(2) Der Bundesminister der Finanzen hat eine beson-
dereJahreslohnsteuertabellefürdenSteuerabzugvom
ArbeitslohnderjenigenArbeitnehmeraufzustellenund
bekanntzumachen,die zu dem Personenkreis des
8 10c Abs. 5 gehören. Für die Aufstellung dieser
Jahresiohnsteuertabelle sind die Vorschriften des
Absatzes 1 mit Ausnahme der Nummer 4 anzuwenden;
die Vorsorgepauschale(8 10c Abs..3) ist anzusetzen
1. für die Steuerklassen I, Il und IV in Höhe des S 10c

Abs. 3 Satz 3,
2. für die Steuerklasse Ill in Höhe des $ 10c Abs. 4

Nr. 1.

(3) Der Bundesminister der Finanzen hat aus den
nach den Absätzen 1 und 2 aufzustellenden Jahres-
lohnsteuertabellen jeweils eine Monatslohnsteuer-
tabelle für Arbeitslöhne bis zu 10 000 Deutsche Mark,
eine Wochenlohnsteuertabelle für Wochenarbeitslöhne
biszu 1400DeutscheMarkundeineTageslohnsteuer-
tabellefürTagesarbeitslöhnebiszu200DeutscheMark
abzuleiten und bekanntzumachen. Dabei sind die
Anfangsbeträgeder Arbeitslohnstufenund die Lohn-
steuerbeträge für die Monatslohnsteuertabellen mit
einemZwölftel,für die Wochenlohnsteuertabellenmit
7/360 und für die Tageslohnsteuertabellenmit 1/360
derJahresbeträgeanzusetzen.BeiderBerechnungder
Lohnsteuerbeträgefür die Wochen- und Tageslohn-
steuertabellen bleiben Bruchteile eines Pfennigs außer
Ansatz.Bei der BerechnungderLohnsteuerbeträgefür
die Monatslohnsteuertabellen sind die Lohnsteuerbe-



trägeauf den nächstendurch 10 teilbarenPfennigbe-
trag abzurunden.Absatz 1 letzterSatz ist sinngemäß
anzuwenden.

8 39
Lohnsteuerkarte

(1)DieGemeindenhabendenunbeschränkteinkom-
mensteuerpflichtigen Arbeitnehmern für jedes Kalen-
derjahrunentgeltlicheineLohnsteuerkartenachamtlich
vorgeschriebenemMusterauszustellenundzuübermit-
teln.StehteinArbeitnehmernebeneinanderbeimehre-
ren Arbeitgebern in einem Dienstverhältnis, so hat die
Gemeinde eine entsprechende Anzahl Lohnsteuerkar-
tenunentgeltlichauszustellenundzuübermitteln.Wenn
eine Lohnsteuerkarte verlorengegangen, unbrauchbar
geworden oder zerstört worden ist, hat die Gemeinde
eine Ersatz-Lohnsteuerkarte auszustellen. Hierfür kann
dieausstellendeGemeindevondemArbeitnehmereine
Gebühr bis 5 Deutsche Mark erheben; das Verwal-
tungskostengesetz ist anzuwenden.

(2) Für die Ausstellung der Lohnsteuerkarte ist die
Gemeindeörtlichzuständig,inderenBezirkderArbeit-
nehmeram 20. Septemberdes demKalenderjahr,für
das die Lohnsteuerkartegilt, vorangehendenJahres
oder erstmalsnachdiesemStichtagseine Hauptwoh-
nung oder in Ermangelung einer Wohnung seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Bei verheirateten
Arbeitnehmerngilt als Hauptwohnungdie Hauptwoh-
nung der Familie oder in Ermangelung einer solchen die
HauptwohnungdesälterenEhegatten,wennbeideEhe-
gatten unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind
und nicht dauernd getrennt leben.

(3) Die Gemeinde hat auf der Lohnsteuerkarte insbe-
sondere einzutragen:

1. den Familienstand,
2. die Steuerklasse ($ 38b) in Buchstaben,

3. die Zahl der Kinderfreibeträge, und zwar für jedes
Kind im Sinne des $ 32 Abs. 1 bis 3 mit Ausnahme
der Pflegekinder und der Kinder, die beim Arbeitneh-
mer nur unter den Voraussetzungen des $ 32 Abs. 1
Sätze 2 und 3 zu berücksichtigen sind,
a) den Zähler 0,5, wenn dem Arbeitnehmer der

Kinderfreibetrag von 1 242 Deutsche Mark nach
8 32 Abs. 6 Satz 1 zusteht, oder

b) den Zähler 1,wenn dem Arbeitnehmer der Kinder-
freibetrag von 2 484 Deutsche Mark zusteht, weil
aa) die Voraussetzungen des 8 32 Abs. 6 Satz 2

vorliegen oder
bb) der andere Elternteil vor dem Beginn des

Kalenderjahrs verstorben ist oder
cc) der Arbeitnehmer allein das Kind an-

genommen hat,
4. die Zahl der Kinder des Arbeitnehmers im Sinne des

8 32 Abs. 1 bis 3 mitAusnahme der Pflegekinder und
derKinder,diebeimArbeitnehmernurunterdenVor-
aussetzungendes $ 32 Abs. 1 Sätze 2 und 3 zu
berücksichtigensind;liegenbeieinemunbeschränkt
einkommensteuerpflichtigen Elternpaar die Voraus-
setzungendes 8 26Abs. 1 Satz 1 nichtvor,wirdein
Kindnurberücksichtigt,wennes demSteuerpflichti-
gen zuzuordnen ist (8 32 Abs. 7 Sätze 3 und 4).
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Für die Eintragungensind die Verhältnissezu Beginn
des Kalenderjahrs maßgebend, für das die Lohnsteuer-
kartegilt.Auf Antragdes Arbeitnehmerskanneine für
ihn ungünstigere Steuerklasse, eine geringere Zahl der
Kinderfreibeträgeoder Zahl der Kinder auf der Lohn-
steuerkarteeingetragenwerden.HatderArbeitnehmer
Pflegekinderoder Kinder, die nur unterden Voraus-
setzungendes$32Abs. 1Sätze2und3zu berücksich-
tigensind,oderKinder,diezuBeginndesKalenderjahrs
das 16.Lebensjahrvollendethaben($32Abs.4 und5),
so ist dieaufderLohnsteuerkarteeingetrageneSteuer-
klasse und nach Maßgabeder Nummern3 und 4 die
Zahl der Kinderfreibeträgesowie die Zahl der Kinder
vomFinanzamtaufAntragzu ändern;stehtein Pflege-
kind nur zum Arbeitnehmer in einem Pflege-
kindschaftsverhältnis,ist dieses Kind bei der Eintra-
gungdes KinderfreibetragsmitdemZähler1zuberück-
sichtigen.DerAntragnachSatz4 kannnurnachamtlich
vorgeschriebenemVordruckgestelltwerden.IndenFäl-
lenderSteuerklassenIllundIV sindbeider Eintragung
derZahlder KinderfreibeträgeundderZahlder Kinder
auchKinderdes Ehegattenzuberücksichtigen.DieEin-
tragungdes Familienstands,derSteuerklasse,derZahl
der Kinderfreibeträgeund der Zahl der Kinder ist die
gesonderteFeststellungvon Besteuerungsgrundiagen
im Sinne des $ 179 Abs. 1 der Abgabenordnung,die
unterdemVorbehaltderNachprüfungsteht.DerEintra-
gung braucht eine Belehrung über den zulässigen
Rechtsbehelfnichtbeigefügtzu werden.

(4)DerArbeitnehmeristverpflichtet,dieEintragungder
Steuerklasse,des Familienstands,derZahlderKinder-
freibeträgeundderZahlderKinderaufderLohnsteuer-
karte umgehend ändern zu lassen, wenn die Eintragung
auf der Lohnsteuerkartevon den Verhältnissen zu
Beginn des Kalenderjahrszugunsten des Arbeitneh-
mers abweicht. Die Änderung von Eintragungenim
SinnedesAbsatzes3 Satz1 istbeiderGemeinde,die
Anderungvon Eintragungenim Sinne des Absatzes 3
Satz 4 beim Finanzamtzu beantragen.Kommt der
ArbeitnehmerseinerVerpflichtungnichtnach,sohatdie
Gemeinde oder das Finanzamt die Eintragung von Amts
wegen zu ändern; der Arbeitnehmer hat die Lohnsteuer-
kartederGemeindeoderdemFinanzamtaufVerlangen
vorzulegen.Unterbleibtdie Änderungder Eintragung,
hat das FinanzamtzuwenigerhobeneLohnsteuervom
Arbeitnehmer nachzufordern, wenn diese 20 Deutsche
Mark übersteigt;hierzuhatdie GemeindedemFinanz-
amtdieFällemitzuteilen,indeneneinevonihrvorzuneh-
mendeÄnderungunterbliebenist.

(5) Treten bei einem Arbeitnehmerim Laufe des
Kalenderjahrs, für das die Lohnsteuerkarte gilt, die Vor-
aussetzungen für eine ihm günstigere Steuerklasse,
höhere Zahl der Kinderfreibeträge oder höhere Zahl der
Kinder ein, so kann der Arbeitnehmer bis zum
30. Novemberbei derGemeinde,in den Fällendes
Absatzes 3 Satz 4 beim Finanzamt die Änderung der
Eintragung beantragen. Die Eintragung einer höheren
Kinderzahl nach Absatz 3 Nr. 4 ist nicht zulässig, wenn
dasKindschaftsverhältnis($32Abs. 1) inBeziehungzu
beiden Ehegatten erst nach der im Laufe des Kalender-
jahrsvollzogenenEheschließungbegründetwird,es sei
denn,daßwegenderEheschließungbereitseineÄnde-
rungder Steuerklassenvorgenommenwordenist. Die
Änderung ist mit Wirkung von dem Tage an vorzuneh-
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men, an dem erstmals die Voraussetzungen für die
Anderung vorlagen. Ehegatten, die beide in einem
Dienstverhältnis stehen, können imLaufe des Kalender-
jahrseinmal,spätestensbis zum30.November,beider
Gemeindebeantragen,die auf ihren Lohnsteuerkarten
eingetragenen Steuerklassen in andere nach 838 bNr.
3bis 5 in Betracht kommende Steuerklassen zu ändern.
Die Gemeinde hat die Anderung mit Wirkung vom
Beginndes aufdieAntragstellungfolgendenKalender-
monatsan vorzunehmen.
(5a) Ist ein Arbeitnehmer,für den eine Lohnsteuer-

karteausgestelltwordenist, zu Beginndes Kalender-
jahrs beschränkt einkommensteuerpflichtigoder im
LaufedesKalenderjahrsbeschränkteinkommensteuer-
pflichtig geworden, hat er dies dem Finanzamt unter
Vorlage der Lohnsteuerkarte unverzüglich anzuzeigen.
Das Finanzamt hat die Lohnsteuerkarte vom Zeitpunkt
des EintrittsderbeschränktenEinkommensteuerpflicht
anungültigzumachen.Absatz3 Sätze4 und5 giltsinn-
gemäß.Unterbleibtdie Anzeige,hat das Finanzamtzu
wenig erhobene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzu-
fordern,wenndiese 20 DeutscheMark übersteigt.
(6) Die Gemeinden sind insoweit, als sie Lohnsteuer-

karten auszustellen, Eintragungen auf den Lohnsteuer-
karten vorzunehmen und zu ändern haben, örtliche
Landesfinanzbehörden. Sie sind insoweit verpflichtet,
den Anweisungen des örtlich zuständigen Finanzamts
nachzukommen. Das Finanzamt kann erforderlichen-
falls Verwaltungsakte, für die eine Gemeinde sachlich
zuständig ist, selbst erlassen. Der Arbeitnehmer,der
Arbeitgeberoder andere Personen dürfendie Eintra-
gungaufderLohnsteuerkartenichtändernoderergän-
zen.

839a
Freibetragbeim Lohnsteuerabzug

(1) Auf der Lohnsteuerkarte wird als vom Arbeitslohn
abzuziehender Freibetrag die Summe der folgenden
Beträge eingetragen:
1. der Altersfreibetrag (8 32 Abs. 8),
2. die Pauschbeträgefür KörperbehinderteundHinter-

bliebene(833 b),
3. Werbungskosten,die bei den Einkünftenaus nicht-

selbständigerArbeit anfallen,soweit sie den Wer-
bungskosten-Pauschbetrag (8 9a Nr. 1) überstei-
gen,

4. SonderausgabenimSinnedes $ 10Abs. 1Nr.1,1,
4 bis 7 und des $ 10b, soweit sie den Sonderaus-
gaben-Pauschbetrag von 270 Deutsche Mark über-
steigen,

5. der Betrag, der nach den 88 33, 33 aund 33 c wegen
außergewöhnlicher Belastungen zu gewähren ist,

6. der Betrag der negativen Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung, der sich bei Inanspruchnahme
erhöhterAbsetzungennach $ 7 b oder nach $S14a
oder $ 15 des Berlinförderungsgesetzes ergeben
wird.Dies gilt nicht für negativeEinkünfteaus Ver-
mietung und Verpachtung, soweit sie bei der Fest-
setzung der Vorauszahlungen nach $ 37 Abs. 3
Sätze 5 bis 8 nicht zu berücksichtigen sind.
(2) Die Gemeinde hat denAltersfreibetrag und nach

Anweisung des Finanzamts die Pauschbeträge für Kör-

perbehinderte und Hinterbliebene bei der Ausstellung
der Lohnsteuerkarten in einer Summe von Amts wegen
einzutragen; dabei ist der Freibetrag durch Aufteilung in
Monatsfreibeträge, erforderlichenfalls Wochen- und
Tagesfreibeträge,jeweils auf das Kalenderjahrgleich-
mäßig zu verteilen. Der Arbeitnehmer kann beim Finanz-
amt die Eintragung des nach Absatz 1 insgesamt in Be-
tracht kommenden Freibetrags beantragen. Der’Antrag
kann nur nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck bis
zum 30. November des Kalenderjahrs gestellt werden,
fürdas dieLohnsteuerkartegilt.DerAntragist hinsicht-
lich eines Freibetragsaus der Summeder nach Ab-
satz 1 Nr. 3 bis 5 in Betracht kommenden Aufwendun-
gen und Beträge unzulässig, wenn die Aufwendungen
imSinnedes 8 9, des $ 10Abs. 1Nr.1,1a,4 bis 7, der
88 10b, 33 und 33 c sowie die abziehbaren Beträge
nach 8 33 ainsgesamt 1800 Deutsche Mark nicht über-
steigen. Das Finanzamt hat den Freibetrag durch Auftei-
lung in Monatsfreibeträge, erforderlichenfalls Wochen-
undTagesfreibeträge,jeweilsaufdiederAntragstellung
folgenden Monate des Kalenderjahrs gleichmäßig zu
verteilen. Abweichend hiervon darf ein Freibetrag, der im
Monat Januar eines Kalenderjahrs beantragt wird, mit
Wirkung vom 1. Januar dieses Kalenderjahrs an einge-
tragen werden.

(3) Für Ehegatten, die beide unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt
leben, ist jeweils die Summe der nach Absatz 1 Nr. 1, 2,
4 bis 6 in Betracht kommenden Beträge gemeinsam zu
ermitteln;in denFällendes Absatzes1 Nr.4 trittan die
Stelle des Sonderausgaben-Pauschbetragsvon 270
Deutsche Mark der Sonderausgaben-Pauschbetrag
von 540 Deutsche Mark. Für die Anwendung des Ab-
satzes 2 Satz 4 ist die Summe der für beide Ehegatten
in BetrachtkommendenAufwendungenim Sinne des
89, des 8 10 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 4 bis 7, der 88 10b, 33
und 33c sowie der abziehbaren Beträge nach $ 33a
maßgebend. Die nach Satz 1 ermittelte Summe ist je zur
Hälfte auf die Ehegattenaufzuteilen,wenn für jeden
Ehegatten eine Lohnsteuerkarte ausgeschrieben wor-
den ist und die Ehegatten keine andere Aufteilung bean-
tragen. Für einen Arbeitnehmer,dessen Ehe in dem
Kalenderjahr, für das die Lohnsteuerkarte gilt, aufgelöst
worden ist und dessen bisheriger Ehegatte in demsel-
ben Kalenderjahrwiedergeheiratethat, sind die nach
Absatz 1 in Betracht kommenden Beträge ausschließ-
lich auf Grund der in seiner Person erfüllten Vorausset-
zungen zu ermitteln.

(4) Die Eintragung eines Freibetrags auf der Lohn-
steuerkarte ist die gesonderte Feststellung einer
Besteuerungsgrundlage im Sinne des 8 179 Abs. 1 der
Abgabenordnung, die unter dem Vorbehalt der Nachprü-
fung steht. Der Eintragung braucht eine Belehrung über
den zulässigen Rechtsbehelf nicht beigefügt zu werden.
Ein mit einer Belehrungüber den zulässigenRechts-
behelf versehener schriftlicher Bescheid ist jedoch zu
erteilen, wenn dem Antrag des Arbeitnehmers nicht in
vollem Umfang entsprochen wird.

(5) Der Arbeitnehmerist abweichend von 8 153 Abs. 2
der Abgabenordnung verpflichtet, unverzüglich die
Anderung eines auf seiner Lohnsteuerkarte eingetra-
genen Freibetrags zu beantragen, wenn bei dessen Er-
mittlung



1. Aufwendungenfür die Benutzung eines eigenen
Kraftfahrzeugs zu Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte (8 9 Abs. 1 Nr. 4),

2. Mehraufwendungenfür doppelteHaushaltsführung
($ 9 Abs. 1 Nr. 5),

3. Unterhaltsaufwendungen (8 33 a Abs. 1 und 2) oder
4. Aufwendungen für eine Hausgehilfin oder für ver-

gleichbareDienstleistungen(S 33a Abs. 3)
berücksichtigtwordensindunddieVerhältnissesich im
LaufedesKalenderjahrsderartändern,daßdieAufwen-
dungenummindestens400 DeutscheMark geringer
sein werden. & 153 Abs. 1 der Abgabenordnung bleibt
unberührt. 4

(6) Ist in den Fällen des Absatzes 5 zuwenig Lohn-
steuer erhoben worden, so hat das Finanzamt den Fehl-
betragvom Arbeitnehmernachzufordern,wenn er 20
DeutscheMark übersteigt.

839b
Durchführungdes Lohnsteuerabzugs

für unbeschränkt einkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer

(1) Für die Durchführungdes Lohnsteuerabzugshat
der unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeit-
nehmerseinemArbeitgebervor Beginndes Kalender-
jahrs oder beim Eintritt in das Dienstverhältniseine
Lohnsteuerkartevorzulegen.Der Arbeitgeberhat die
Lohnsteuerkarte während des Dienstverhältnisses auf-
zubewahren.Er hatsie demArbeitnehmerwährenddes
KalenderjahrszurVorlagebeimFinanzamtoderbeider
Gemeindevorübergehendzu überlassensowie inner-
halbangemessenerFrist nachBeendigungdes Dienst-
verhältnisses herauszugeben. Der Arbeitgeber darf die
auf der Lohnsteuerkarte eingetragenen Merkmale nur
für die Einbehaltungder Lohnsteuerverwerten;er darf
sie ohneZustimmungdes Arbeitnehmersnuroffenba-
ren,soweitdies gesetzlichzugelassenist.
(2) Für die Einbehaltung der Lohnsteuer vom laufen-

den Arbeitslohn hat der Arbeitgeber die Höhe des lau-
fenden Arbeitslohns und den Lohnzahlungszeitraum
festzustellen.VomArbeitslohnsind der auf den Lohn-
zahlungszeitraum entfallende Anteil des Versorgungs-
Freibetrags(8 19 Abs. 2), der Weihnachts-Freibetrag
(8 19 Abs. 3) und der auf den Lohnzahlungszeitraum
entfallende Anteil des Altersentlastungsbetrags
(8 24a) abzuziehen,wenndieVoraussetzungenfürden
Abzug dieser Beträge jeweils erfüllt sind. Außerdem hat
der Arbeitgeber einen etwaigen Freibetrag nach Maß-
gabederEintragungenaufderLohnsteuerkartedesAr-
beitnehmersvomArbeitslohnabzuziehen.Für den so
gekürztenArbeitslohnistdieLohnsteuerausderfürden
Lohnzahlungszeitraumgeltenden allgemeinenLohn-
steuertabelle ($ 38c Abs. 1) oder aus der besonderen
Lohnsteuertabelle ($ 38 c Abs. 2) oder nach der diesen
LohnsteuertabellenangefügtenAnleitungzu ermitteln;
diebesondereLohnsteuertabelleistanzuwenden,wenn
der Arbeitnehmerin der gesetzlichenRentenversiche-
rung nicht versicherungspflichtigist und zu dem in
8 10c Abs. 5 bezeichneten Personenkreis gehört.
Dabei ist die auf der Lohnsteuerkarte eingetragene
Steuerklasse und Zahl der Kinderfreibeträgemaßge-
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bend.Die sich danachergebendeLohnsteuerist vom
Arbeitsiohn einzubehalten. Die Oberfinanzdirektion
kann allgemein oder auf Antrag des Arbeitgebers ein
Verfahren zulassen, durch das die Lohnsteuer unter den
Voraussetzungen des $ 42b Abs. 1 nach dem
voraussichtlichen Jahresarbeitsiohn ermittelt wird,
wenn gewährleistet ist, daß die zutreffende Jahreslohn-
steuer ($ 38a Abs. 2) nicht unterschritten wird.

(3) Für die Einbehaltungder Lohnsteuervon einem
sonstigenBezughatderArbeitgeberdenvoraussichtli-
chenJahresarbeitslohnohnedensonstigenBezugfest-
zustellen.VondemvoraussichtlichenJahresarbeitslohn
sind der Versorgungs-Freibetrag (S 19 Abs. 2), der
Weihnachts-Freibetrag (8 19 Abs. 3) und der Altersent-
lastungsbetrag($ 24a),wenndieVoraussetzungenfür
den Abzug dieser Beträge jeweils erfüllt sind, sowie ein
etwaigerJahresfreibetragnachMaßgabederEintragun-
gen auf der Lohnsteuerkarteabzuziehen.Für den so
gekürzten Jahresarbeitsiohn (maßgebenderJahres-
arbeitsiohn) ist die Lohnsteuer aus der allgemeinen
Jahreslohnsteuertabelle(8 38c Abs. 1) oder aus der

oder nach der diesen Jahreslohnsteuertabellen ange-
fügten Anleitung zu ermitteln; die besondere Lohn-
steuertabelle ist anzuwenden, wenn der Arbeitnehmer
indergesetzlichenRentenversicherungnichtversiche-
rungspflichtigist undzu demin $ 10ccAbs. 5 bezeich-
neten Personenkreis gehört. Dabei ist die auf der Lohn-
steuerkarteeingetrageneSteuerklasse und Zahl der
Kinderfreibeträge maßgebend. Außerdem ist die
JahresiohnsteuerfürdenmaßgebendenJahresarbeits-
lohnunterEinbeziehungdessonstigenBezugszuermit-
teln.Dabeiist der sonstigeBezug,soweites sich nicht
umeinensonstigenBezugimSinnederSätze 9 bis 11
handelt,um den Versorgungs-Freibetrag,den Weih-
nachts-Freibetrag und den Altersentlastungsbetrag zu
kürzen, wenn die Voraussetzungen für den Abzug dieser
Beträgejeweilserfülltsindundsoweit sie nichtbeider
FeststellungdesmaßgebendenJahresarbeitslohnsbe-
rücksichtigtwordensind.DerUnterschiedsbetragzwi-
schendenermitteltenJahreslohnsteuerbeträgenistdie
Lohnsteuer,die vondemsonstigenBezugeinzubehal-
ten ist. Im übrigen gilt folgendes:

1. Ein sonstigerBezugist als laufenderArbeitslohnzu
behandeln, wenn er 300 Deutsche Mark nicht über-
steigt.

2. Das Betriebsstättenfinanzamt($ 41a Abs. 1 Nr. 1)
kannaufAntragdes Arbeitgeberszulassen,daßdie
Lohnsteuervon einemsonstigen Bezug mit einem
Steuersatz von 20 vom Hundert einbehalten wird,
wenn der maßgebende Jahresarbeitsiohn ein-
schließlichdes sonstigenBezugs
a) bei Arbeitnehmern

in den Steuerklassen I, Il und IV
23000 Deutsche Mark,

b) bei Arbeitnehmern
in der Steuerklasse Ill

44.000DeutscheMark,
c) bei Arbeitnehmern

in den SteuerklassenV undVI
16000 DeutscheMark

nichtübersteigt.
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EinsonstigerBezugimSinnedes 8 34Abs.3 Satz 1 ist
bei Anwendung des Satzes 5 oder der Nummer 2 zur
Hälfte anzusetzen, wenn er zwei Kalenderjahre betrifft;
er ist mit einem Drittel anzusetzen, wenn er mehr als
zwei Kalenderjahre betrifft. Die auf die Hälfte des
Bezugs entfallende Lohnsteuer ist mit dem doppelten
Betrag, die auf ein Drittel des Bezugs entfallende Lohn-
steuer ist mitdem dreifachen Betrag einzubehalten. Von
steuerpflichtigenEntschädigungenim Sinne des $ 34
Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 ist die nach Satz 7 oder nach
Nummer 2 ermittelte Lohnsteuer zur Hälfte einzubehal-
ten.
(4) Für Lohnzahlungszeiträume,für die Lohnsteuer-

tabellen nicht aufgestellt sind, ergibt sich die Lohn-
steuer aus den mit der Zahl der Kalendertage oder
Wochen dieser Zeiträume vervielfachten Beträgen der
Lohnsteuertagestabelle oder Lohnsteuerwochen-
tabelle.
(5) Wenn der Arbeitgeberfür den Lohnzahlungs-

zeitraum lediglich Abschlagszahlungen leistet und
eine Lohnabrechnungfür einen längeren Zeitraum
(Lohnabrechnungszeitraum)vornimmt,kann er den
Lohnabrechnungszeitraumals Lohnzahlungszeitraum
behandelnund die Lohnsteuerabweichendvon $ 38
Abs. 3 beiderLohnabrechnungeinbehalten.Satz 1 gilt
nicht,wennderLohnabrechnungszeitraumfünfWochen
übersteigt oder die Lohnabrechnung nicht innerhalb von
dreiWochennachdessenAblauferfolgt.Das Betriebs-
stättenfinanzamtkann anordnen,daß die Lohnsteuer
von den Abschlagszahlungeneinzubehaltenist, wenn
die Erhebungder Lohnsteuer sonst nicht gesichert
erscheint.WennwegeneinerbesonderenEntlohnungs-
art weder ein Lohnzahlungszeitraumnoch ein Lohn-
abrechnungszeitraumfestgestelltwerdenkann,giltals
Lohnzahlungszeitraum die Summe der tatsächlichen
ArbeitstageoderArbeitswochen.
(6) Ist nach einemAbkommenzur Vermeidungder

DoppelbesteuerungdervoneineminländischenArbeit-
gebergezahlteArbeitslohnvon der Lohnsteuerfreizu-
stellen, so erteilt das Betriebsstättenfinanzamtauf
Antragdes Arbeitnehmersoder des Arbeitgeberseine
entsprechendeBescheinigung.Der Arbeitgeber hat
diese Bescheinigungals Beleg zum Lohnkonto(8 41
Abs. 1) aufzubewahren.

839c
Durchführungdes Lohnsteuerabzugs

ohne Lohnsteuerkarte
(1) Solange der unbeschränkteinkommensteuer-

pflichtigeArbeitnehmerdem Arbeitgebereine Lohn-
steuerkarte schuldhaft nicht vorlegt oder die Rückgabe
der ihm ausgehändigtenLohnsteuerkarteschuldhaft
verzögert,hatderArbeitgeberdie Lohnsteuernachder
SteuerklasseVI zu ermitteln.Weist der Arbeitnehmer
nach,daßerdieNichtvorlageoderverzögerteRückgabe
der Lohnsteuerkartenichtzu vertretenhat,so hat der
Arbeitgeber für die Lohnsteuerberechnungdie ihm
bekannten Familienverhältnissedes Arbeitnehmers
zugrundezu legen.
(2) Der Arbeitgeberkann die Lohnsteuervon dem

Arbeitslohn für den Monat Januar eines Kalenderjahrs
abweichendvonAbsatz 1 auf Grundder Eintragungen
auf der Lohnsteuerkarte für das vorhergehende Kalen-

derjahrermitteln,wenn der Arbeitnehmereine Lohn-
steuerkarte für das neue Kalenderjahr bis zur Lohn-
abrechnungnichtvorgelegthat.NachVorlagederLohn-
steuerkarteist dieLohnsteuerermittlungfürdenMonat
Januar zu überprüfenunderforderlichenfallszu ändern.
Legt der Arbeitnehmerbis zum 31. März keine Lohn-
steuerkartevor,ist nachträglichAbsatz 1 anzuwenden.
Die zuwenig oder zuviel einbehalteneLohnsteuerist
jeweils bei der nächsten Lohnabrechnungauszuglei-
chen.
(3)FürArbeitnehmer,dienach$ 1Abs.2oder3 unbe-

schränkteinkommensteuerpflichtigsind,hatderArbeit-
geberdieLohnsteuerunabhängigvoneinerLohnsteuer-
kartezuermitteln.DabeisinddieSteuerklasseundZahl
der Kinderfreibeträge maßgebend, die nach 8 39 Abs. 3
bis 5 aufeinerLohnsteuerkartedesArbeitnehmersein-
zutragenwären.Auf Antragdes Arbeitnehmerserteilt
das Betriebsstättenfinanzamt(841a Abs. 1Nr.1) über
die maßgebende Steuerklasse, Zahl der Kinderfrei-
beträge,Zahl der Kinder und einen etwa in Betracht
kommendenFreibetrag(839a) eineBescheinigung,für
diedieVorschriftenüberdieEintragungenaufderLohn-
steuerkarte sinngemäß anzuwenden sind.

8 39d
Durchführungdes Lohnsteuerabzugs

für beschränkt einkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer

(1) FürdieDurchführungdesLohnsteuerabzugswer-
den beschränkt einkommensteuerpflichtigeArbeit-
nehmerin die Steuerklasse | eingereiht.8 38b Nr. 6
ist anzuwenden.Das Betriebsstättenfinanzamt(8 41 a
Abs. 1 Nr. 1) erteilt auf Antrag des Arbeitnehmers über
diemaßgebendeSteuerklasseeineBescheinigung,für
diedieVorschriftenüberdieEintragungenaufderLohn-
steuerkartemitder Maßgabesinngemäßanzuwenden
sind,daßderArbeitnehmereineÄnderungderBeschei-
nigungbiszumAblaufdesKalenderjahrs,fürdassiegilt,
beimFinanzamtbeantragenkann.
(2) Indie nachAbsatz 1zu erteilendeBescheinigung

trägt das Finanzamt auf Antrag des Arbeitnehmers als
vomArbeitslohnabzuziehendenFreibetragdie Summe
der folgendenBeträgeein:
1. denAltersfreibetrag(8 32 Abs. 8),
2. Werbungskosten,die bei den Einkünftenaus nicht-

selbständigerArbeit anfallen ($ 9), soweit sie den
Werbungskosten-Pauschbetrag($ 9a Nr. 1) über-
steigen,

3. SonderausgabenimSinnedes 8 10Abs. 1Nr. 1,1,
4 bis 7 unddes $ 10b, soweit sie den Sonderaus-
gaben-Pauschbetrag von 270 Deutsche Mark
(8 10c) übersteigen,

4. denBetrag,dernach$33 a Abs. 1 inVerbindungmit
8 50 Abs. 4 wegen außergewöhnlicher Belastungen
zu gewährenist.

Der Antrag kann nur nach amtlichvorgeschriebenem
Vordruck bis zum Ablauf des Kalenderjahrs gestellt
werden,für das dieBescheinigunggilt.Das Finanzamt
hat den Freibetrag durch Aufteilung in Monatsfrei-
beträge, erforderlichenfallsWochen- und Tagesfrei-
beträge, jeweils auf die voraussichtlicheDauer des
Dienstverhältnisses im Kalenderjahr gleichmäßig zu



verteilen. 8 39a Abs. 4 bis 6 ist sinngemäß anzu-
wenden.
(3) DerArbeitnehmerhat die nach Absatz 1 erteilte

Bescheinigung seinem Arbeitgeber vor Beginn des
Kalenderjahrs oder beim Eintritt in das Dienstverhältnis
vorzulegen. Der Arbeitgeber hat die Bescheinigung auf-
zubewahren.$39 bAbs. 1Sätze3 und4giltsinngemäß.
Der Arbeitgeber hat im übrigen den Lohnsteuerabzug
nachMaßgabedes $39 bAbs.2 bis6,des839 c Abs.1
und2 unddes 841 c durchzuführen;dabeitrittdienach
Absatz 1 erteilte Bescheinigung an die Stelle der Lohn-
steuerkarte.

840
Pauschalierung der Lohnsteuer in besonderen Fällen

(1) Das Betriebsstättenfinanzamt (841 a Abs. 1Nr. 1)
kann auf Antrag des Arbeitgeberszulassen, daß die
LohnsteuermiteinemunterBerücksichtigungder Vor-
schriften des $ 38 a zu ermittelnden Pauschsteuersatz
erhobenwird,soweit
1. vondemArbeitgebersonstigeBezügeineinergröße-

ren Zahl von Fällen gewährt werden oder
2. ineinergrößerenZahlvonFällenLohnsteuernachzu-

erheben ist, weil der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht
vorschriftsmäßigeinbehaltenhat.

Bei der Ermittlung des Pauschsteuersatzes ist zu be-

Übernahmeder pauschalen Lohnsteuer durch den
Arbeitgeberfür den Arbeitnehmereine in Geldeswert
bestehendeEinnahmeimSinnedes 8 8 Abs. 1darstellt
(Nettosteuersatz).Voraussetzungfür die Pauschalie-
rungder Lohnsteuerist, daß die Ermittlungder Lohn-
steuer nach den $$ 39b bis 39 d schwierig ist oder
einen unverhältnismäßigenArbeitsaufwanderfordern
würde. Die Pauschalierung ist in den Fällen der
Nummer 1 ausgeschlossen, soweit der Arbeitgeber
einem Arbeitnehmersonstige Bezüge von mehr als
1000 Deutsche Mark im Kalenderjahrgewährt.Der
Arbeitgeber hat dem Antrag eine Berechnung beizufü-
gen, aus der sich der durchschnittliche Steuersatz unter
Zugrundelegung der durchschnittlichen Jahresarbeits-
löhne und der durchschnittlichen Jahreslohnsteuer in
jeder Steuerklassefür diejenigenArbeitnehmerergibt,
denendieBezügegewährtwerdensollenodergewährt
worden sind.
(2) Abweichendvon Absatz 1 kann das Betriebs-

stättenfinanzamt die Erhebung der Lohnsteuer mit
einemPauschsteuersatzvon25vomHundertzulassen,
soweitderArbeitgeberineinergrößerenZahlvonFällen
Arbeitslohn aus Anlaß von Betriebsveranstaltungen
zahlt. Dasselbe gilt, soweit der Arbeitgeberin einer
größerenZahl von Fällen Erholungsbeihilfengewährt,
unterfolgendenVoraussetzungen:
1. Die Erholungsbeihilfe darf zusammen mit Erholungs-

beihilfen, die in demselben Kalenderjahr früher
gewährtworden sind, 300Deutsche Mark für den
Arbeitnehmer,200 DeutscheMark für dessen Ehe-
gattenund 100 DeutscheMark für jedes Kind, das

. auf der Lohnsteuerkartedes Arbeitnehmerseinge-
tragen ist, nicht übersteigen.

2. Bei Erholungsbeihilfen,die in bar gezahlt werden,
mußderArbeitgebersicherstellen,daßdie Beihilfen
zu Erholungszwecken verwendet werden.
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(3) DerArbeitgeberhatdie pauschaleLohnsteuerzu
übernehmen.Er ist Schuldner der pauschalenLohn-
steuer. Der pauschal besteuerteArbeitslohnund die
pauschale Lohnsteuer bleiben bei einer Veranlagung
zurEinkommensteuerundbeimLohnsteuer-Jahresaus-
gleich außer Ansatz. Die pauschale Lohnsteuer ist
weder auf die Einkommensteuer noch auf die Jahres-
lohnsteuer anzurechnen.

840a
Pauschalierungder Lohnsteuer

für Teilzeitbeschäftigte
(1) DerArbeitgeberkannunterVerzichtaufdieVor-

lageeiner Lohnsteuerkartebei Arbeitnehmern,die nur
kurzfristig oder in geringem Umfang und gegen geringen
Arbeitslohn beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit
einem Pauschsteuersatz von 10 vom Hundert des
Arbeitslohns erheben. Dabei gilt folgendes:
1. Eine kurzfristigeBeschäftigungliegt vor,wenn der

ArbeitnehmerbeidemArbeitgebergelegentlich,nicht
regelmäßig wiederkehrend beschäftigt wird, die
Dauer der Beschäftigung18 zusammenhängende
Arbeitstage nicht übersteigt und
a) der Arbeitsiohn während der Beschäftigungs-

dauer 42 Deutsche Mark durchschnittlich je
Arbeitstagnichtübersteigtoder

b) die Beschäftigungzu einem unvorhersehbaren
Zeitpunktsoforterforderlichwird.

2. Eine Beschäftigung in geringem Umfang und gegen
geringen Arbeitslohn liegt vor, wenn der Arbeitneh-
merbeidemArbeitgeberlaufendbeschäftigtwird,die
Tätigkeitjedochwährendder Beschäftigungsdauer
20 StundenundderArbeitslohn120DeutscheMark
wöchentlichnichtübersteigt.
(2) Abweichend von Absatz 1 kann der Arbeitgeber

unterVerzichtaufdieVorlageeinerLohnsteuerkartebei
Aushilfskräften, die in Betrieben der Land- und Forst-
wirtschaft im Sinne des $ 13 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 aus-
schließlich mit typisch land- oder forstwirtschaftlichen
Arbeiten beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit einem
Pauschsteuersatzvon2 vomHundertdes Arbeitslohns
erheben.AushilfskräfteimSinnedieserVorschriftsind
Personen, die von Fall zu Fall für eine im voraus
bestimmteArbeit von vorübergehenderDauer in ein
Dienstverhältnistreten.AushilfskräftesindnichtArbeit-
nehmer, die zu den land- und forstwirtschaftlichen
Fachkräftengehören.
(3) Die Pauschalierungen nach den Absätzen 1 und 2

sind unzulässigbei Arbeitnehmern,deren Arbeitslohn
währendder Beschäftigungsdauer12 DeutscheMark
durchschnittlichje Arbeitsstundeübersteigt.
(4) Auf die Pauschalierungennach den Absätzen 1

und2 ist $ 40 Abs. 3 anzuwenden.

840b
Pauschalierungder Lohnsteuer

bei bestimmtenZukunftssicherungsleistungen
(1)DerArbeitgeberkanndieLohnsteuervondenBei-

trägenfür eine Direktversicherungdes Arbeitnehmers
undvondenZuwendungenan einePensionskassemit
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einem Pauschsteuersatz von 10 vom Hundert der Bei-
träge und Zuwendungenerheben,soweit diese nicht
steuerfreisind.DiepauschaleErhebungderLohnsteuer
von Beiträgen für eine Direktversicherung ist nur zuläs-
sig, wenn die Versicherung nicht auf den Erlebensfall
eines früheren als des 60. Lebensjahrs abgeschlossen
und eine vorzeitige Kündigung des Versicherungsver-
trags durch den Arbeitnehmer ausgeschlossen worden
ist.

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit die zu besteuernden
Beiträgeund Zuwendungendes Arbeitgebersfür den
Arbeitnehmer 2 400 Deutsche Mark im Kalenderjahr
übersteigenoder nicht aus seinemersten Dienstver-
hältnis bezogen werden. Sind mehrere Arbeitnehmer
gemeinsam in einem Direktversicherungsvertrag oder in
einer Pensionskasse versichert, so gilt als Beitrag oder
Zuwendungfür den einzelnenArbeitnehmerder Teil-
betrag, der sich bei einer Aufteilung der gesamten Bei-
trägeoderder gesamtenZuwendungendurchdieZahl
der begünstigten Arbeitnehmer ergibt, wenn dieser Teil-
betrag 2400 Deutsche Mark nicht übersteigt; hierbei
sindArbeitnehmer,für die BeiträgeundZuwendungen
vonmehrals 3 600DeutscheMark imKalenderjahrge-
leistetwerden,nicht einzubeziehen.Für Beiträgeund
Zuwendungen,diederArbeitgeberfürdenArbeitnehmer
aus Anlaß der Beendigungdes Dienstverhältnisses
erbracht hat, vervielfältigt sich der Betrag von 2400
Deutsche Mark mit der Anzahl der Kalenderjahre,in
denendas Dienstverhältnisdes Arbeitnehmerszu dem
Arbeitgeberbestandenhat; in diesem Fall ist Satz 2
nichtanzuwenden.DervervielfältigteBetragvermindert
sich umdie nachAbsatz 1 pauschalbesteuertenBei-
träge und Zuwendungen, die der Arbeitgeber in dem
Kalenderjahr,indemdasDienstverhältnisbeendetwird,
und in den sechs vorangegangenen Kalenderjahren
erbracht hat.

(3) 8 40 Abs. 3 ist anzuwenden.DieAnwendungdes
8 40 Abs. 1 Nr. 1 auf Bezüge im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 ist ausgeschlossen.

841
Aufzeichnungspflichtenbeim Lohnsteuerabzug
(1) Der Arbeitgeberhat am Ort der Betriebsstätte

(Absatz 2) für jeden Arbeitnehmer und jedes Kalender-
jahreinLohnkontozu führen.Indas Lohnkontosinddie
für den Lohnsteuerabzug erforderlichen Merkmale aus
der Lohnsteuerkarte oder aus einer entsprechenden
Bescheinigung zu übernehmen. Bei jeder Lohnzahlung
für das Kalenderjahr, für das das Lohnkonto gilt, sind im
LohnkontodieArtundHöhedesgezahltenArbeitsiohns
einschließlichder steuerfreienBezüge sowie die ein-
behaltene oder übernommene Lohnsteuer einzutragen;
an die Stelle der Lohnzahlungtritt in den Fällen des
839 bAbs.5 Satz 1dieLohnabrechnung.Istdieeinbe-
haltene oder übernommene Lohnsteuer nach der
besonderenLohnsteuertabelie(8 38c Abs. 2) ermittelt
worden,so ist diesdurchEintragungdesGroßbuchsta-
bens B zu vermerken.Ferner sind das ausgezahlte
Kurzarbeitergeldund Schlechtwettergeldsowie die
diesen LeistungenentsprechendenBeträge im Sinne
des $ 32b Abs. 2 Nr. 1 einzutragen.Die Bundes-
regierungwirdermächtigt,durchRechtsverordnungmit
Zustimmung des Bundesrates vorzuschreiben, weiche

Einzelangaben imLohnkonto aufzuzeichnen sind. Dabei
können für Arbeitnehmer mit geringem Arbeitslohn und
für die Fälle der 8840 bis 40 b Aufzeichnungserleich-
terungen sowie für steuerfreie Bezüge Aufzeichnungen
außerhalbdes Lohnkontos zugelassen werden. Die
Lohnkonten sind bis zum Ablauf des sechsten Kalen-
derjahrs,das aufdie zuletzteingetrageneLohnzahlung
folgt, aufzubewahren.

(2) Betriebsstätte ist der Betrieb oder Teil des
Betriebs des Arbeitgebers, in dem der für die Durchfüh-
rungdes LohnsteuerabzugsmaßgebendeArbeitsiohn
ermitteltwird. Wird der maßgebende Arbeitslohn nicht in.
demBetriebodereinemTeil des Betriebsdes Arbeitge-
bers odernicht imInlandermittelt,so gilt als Betriebs-
stätte der Mittelpunkt der geschäftlichen Leitung des
ArbeitgebersimInland;imFalldes $ 38Abs. 1Nr.2 gilt
als BetriebsstättederOrt imInland,andemdieArbeits-
leistungganzodervorwiegendstattfindet.Als Betriebs-
stätte gilt auch der inländische Heimathafen deutscher
Handelsschiffe, wenn die Reederei im Inland keine Nie-
derlassung hat.

84la
AnmeldungundAbführungder Lohnsteuer

(1) Der Arbeitgeber hat spätestens am zehnten Tag
nach Ablauf eines jeden Lohnsteuer-Anmeldungszeit-
raums
1. dem Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Betriebs-

stätte ($ 41 Abs. 2) befindet (Betriebsstättenfinanz-
amt), eine Steuererklärung einzureichen, in der er die
SummederimLohnsteuer-Anmeldungszeitraumein-
zubehaltenden und zu übernehmenden Lohnsteuer
angibt(Lohnsteuer-Anmeldung),

2. die im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum insgesamt
einbehalteneundübernommeneLohnsteueran das
Betriebsstättenfinanzamtabzuführen.

Die Lohnsteuer-Anmeldungist nach amtlich vorge-
schriebenemVordruckabzugebenundvomArbeitgeber
odervoneinerzuseinerVertretungberechtigtenPerson
zu unterschreiben. Der Arbeitgeber wird von der Ver-
pflichtungzur AbgabeweitererLohnsteuer-Anmeldun-
genbefreit,wennerArbeitnehmer,fürdienach8 41 ein
Lohnkontozu führenist,nichtmehrbeschäftigtunddas
dem Finanzamt mitteilt.

(2) Lohnsteuer-Anmeldungszeitraumist grundsätz-
lich der Kalendermonat. Lohnsteuer-Anmeldungszeit-
raum ist das Kalendervierteljahr,wenn die abzufüh-
rende Lohnsteuer für das vorangegangene Kalenderjahr
mehrals 600DeutscheMark,abernichtmehrals 6 000
DeutscheMarkbetragenhat;Lohnsteuer-Anmeldungs-
zeitraum ist das Kalenderjahr, wenn die abzuführende
Lohnsteuer für das vorangegangene Kalenderjahr nicht
mehr als 600 Deutsche Mark betragenhat. Hat die
Betriebsstätte nicht während des ganzen vorangegan-
genenKalenderjahrsbestanden,so ist die fürdas vor-
angegangeneKalenderjahrabzuführendeLohnsteuer
für die Feststellungdes Lohnsteuer-Anmeldungszeit-
raumsaufeinenJahresbetragumzurechnen.Wenndie
BetriebsstätteimvorangegangenenKalenderjahrnoch
nicht bestanden hat, ist die auf einen Jahresbetrag
umgerechnete für den ersten vollen Kalendermonat
nach der Eröffnungder Betriebsstätteabzuführende
Lohnsteuer maßgebend.



(3) Die oberste Finanzbehörde des Landes kann
bestimmen, daß die Lohnsteuer nicht dem Betriebsstät-
tenfinanzamt, sondern einer anderen öffentlichen Kasse
anzumelden und an diese abzuführen ist; die Kasse
erhältinsoweitdieStellungeinerLandesfinanzbehörde.
Das Betriebsstättenfinanzamt oder die zuständige
andere Öffentliche Kasse können anordnen, daß die
Lohnsteuer abweichend von dem nach Absatz 1 maßge-
benden Zeitpunkt anzumelden und abzuführen ist, wenn
die Abführung der Lohnsteuer nicht gesichert erscheint.

841b
Abschluß des Lohnsteuerabzugs

(1) Bei Beendigung eines Dienstverhältnisses oder
am Ende des Kalenderjahrshat der Arbeitgeberdas
Lohnkonto des Arbeitnehmers abzuschließen. Der
Arbeitgeberhat auf Grund der EintragungenimLohn-
konto auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers

1. die Dauer des Dienstverhältnisses während des
Kalenderjahrs, für das die Lohnsteuerkarte gilt,

2. die Art und Höhe des gezahlten Arbeitslohns,

3. die einbehaltene Lohnsteuer sowie zusätzlich den
Großbuchstaben B, wenn das Dienstverhältnis vor
Ablaufdes Kalenderjahrsendetundder Arbeitneh-
mer für einen abgelaufenen Lohnzahlungszeitraum
oder Lohnabrechnungszeitraumdes Kalenderjahrs
nach der besonderen Lohnsteuertabelle ($ 38c
Abs. 2) zu besteuernwar,

4. das ausgezahlte Kurzarbeitergeld und Schlechtwet-
tergeldsowiediediesenLeistungenentsprechenden
BeträgeimSinne des $ 32 b Abs. 2 Nr. 1

zu bescheinigen (Lohnsteuerbescheinigung). Liegt dem

nicht vor, hat er die Lohnsteuerbescheinigung nach
einementsprechendenamtlichvorgeschriebenenVor-
druckzuerteilen.DerArbeitgeberhatdemArbeitnehmer
die Lohnsteuerbescheinigungauszuhändigen,wenn
das Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalenderjahrs
beendet wird, der Arbeitnehmer zur Einkommensteuer
veranlagt wird oder beim Finanzamt den Lohnsteuer-
Jahresausgleichbeantragt.IndenübrigenFällenhatder
Arbeitgeber die Lohnsteuerbescheinigungdem Be-
triebsstättenfinanzamt einzureichen. Kann ein Arbeit-
geber, der für die Lohnabrechnung ein maschinelles
Verfahren anwendet, die Lohnsteuerbescheinigung
nachSatz 2 nichtsofortbeiBeendigungdes Dienstver-
hältnisses ausschreiben, so hat er die Lohnsteuerkarte
bis zur Ausschreibungder Lohnsteuerbescheinigung
zurückzubehalten und dem Arbeitnehmer eine Beschei-
nigungüberalleaufderLohnsteuerkartedesArbeitneh-
mers eingetragenen Merkmale auszuhändigen; in
dieser Bescheinigung ist außerdem der Zeitpunkt einzu-
tragen, zu dem das Dienstverhältnis beendet worden ist.
IndiesemFall ist dieAusschreibungderLohnsteuerbe-
scheinigung innerhalb von acht Wochen nachzuholen.

(2) DerArbeitgeberhatferner
1. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse I, II oder

IV, dessen Arbeitslohn 30 000 Deutsche Mark über-
steigt,

501

2. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse Ill, des-
sen Arbeitsiohn58000 DeutscheMarkübersteigt,

3. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse V, des-
sen Arbeitslohn 16 000 Deutsche Mark übersteigt,

4. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse VI,
5. für einen Arbeitnehmer, der Kurzarbeitergeld oder

Schlechtwettergeidbezogenhat,
6. für einen Arbeitnehmer, der ausländische Einkünfte

aus nichtselbständigerArbeitbezogenhat,die nach
einem Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung oder unter Progressionsvorbehalt nach
8 34c Abs. 5 vonderLohnsteuerfreigestelltwaren,

einenLohnzettelnach amtlichvorgeschriebenemVor-
druck auszuschreiben, der dieselben Angaben wie die
Lohnsteuerbescheinigungenthält. Der Lohnzettel ist
demfür denArbeitnehmernach seinemWohnsitzoder
gewöhnlichenAufenthaltam31. Dezemberdes abge-
laufenenKalenderjahrszuständigenFinanzamteinzu-
reichen.Bei Beendigungdes Dienstverhältnissesvor
AblaufdesKalenderjahrsistderaufeinenJahresbetrag
umgerechneteArbeitsiohnmaßgebendund der Lohn-
zetteldemFinanzamteinzureichen,dasfürdennach
KenntnisdesArbeitgebersletztenWohnsitzdesArbeit-
nehmerszuständigist.
(3)DieAbsätze1und2geltennichtfürArbeitnehmer,

soweit sie Arbeitslohnbezogenhaben,der nach den
88 40 bis 40 b pauschalbesteuertwordenist.

841c
Änderungdes Lohnsteuerabzugs

(1) Der Arbeitgeberist berechtigt,bei der jeweils
nächstfolgendenLohnzahlungbisher erhobeneLohn-
steuer zu erstatten oder noch nicht erhobene Lohn-
steuernachträglicheinzubehalten,
1. wennihmderArbeitnehmereineLohnsteuerkartemit

Eintragungenvorlegt,dieaufeinenZeitpunktvorVor-
lageder Lohnsteuerkartezurückwirken,oder

2. wenn er erkennt, daß er die Lohnsteuer bisher nicht
vorschriftsmäßig einbehalten hat.

(2) Die zu erstattende Lohnsteuer ist dem Betrag zu
entnehmen,denderArbeitgeberfürseineArbeitnehmer
insgesamt an Lohnsteuer einbehalten oder über-
nommenhat.Wenndie zu erstattendeLohnsteueraus
demBetragnichtgedecktwerdenkann,der insgesamt
an Lohnsteuereinzubehaltenoder zu übernehmenist,
wird der FehlbetragdemArbeitgeberauf Antragvom
Betriebsstättenfinanzamtersetzt.
(3) Nach Ablauf des Kalenderjahrsoder,wenn das

DienstverhältnisvorAblaufdes Kalenderjahrsendet,
nachBeendigungdesDienstverhältnisses,istdieAnde-
rung des Lohnsteuerabzugs nur bis zur Ausschreibung
der Lohnsteuerbescheinigungoder eines Lohnzettels
zulässig. Bei Änderungdes Lohnsteuerabzugsnach
Ablaufdes Kalenderjahrsist die nachträglicheinzube-
haltendeLohnsteuernach dem Jahresarbeitsiohnauf
Grund der Jahresiohnsteuertabelle zu ermitteln. Eine
Erstattungvon Lohnsteuerist nachAblaufdes Kalen-
derjahrs nur im Wege des Lohnsteuer-Jahresaus-
gleichsnach $ 42b zulässig.
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(4) Der Arbeitgeber hat die Fälle, in denen er von sei-
ner Berechtigung zur nachträglichen Einbehaltung von
Lohnsteuer nach Absatz 1 keinen Gebrauch macht oder
die Lohnsteuer nicht nachträglich einbehalten werden
kann, weil
1. Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte eines Arbeit-

nehmers, die nach Beginn des Dienstverhältnisses
vorgenommen worden sind, auf einen Zeitpunkt vor
Beginndes Dienstverhältnisseszurückwirken,

2. derArbeitnehmervomArbeitgeberArbeitslohnnicht
mehrbeziehtoder

3. der Arbeitgeber nach Ablauf des Kalenderjahrs
bereits die Lohnsteuerbescheinigung oder einen
Lohnzettel ausgeschrieben hat,

dem Betriebsstättenfinanzamt unverzüglich anzuzei-
gen. Das Finanzamthat die zuwenigerhobeneLohn-
steuer vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn der
nachzuforderndeBetrag20 DeutscheMark übersteigt.
8 42.d bleibt unberührt.

842
Lohnsteuer-Jahresausgleich

(1) Den unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen
Arbeitnehmern, die nicht zur Einkommensteuer veran-
lagtwerden,wirddie fürdas abgelaufeneKalenderjahr
(Ausgleichsjahr) einbehaltene Lohnsteuer insoweit
erstattet,als sie die auf den Jahresarbeitslohnentfal-
lende Jahreslohnsteuer übersteigt (Lohnsteuer-Jahres-
ausgleich).Hat die unbeschränkteEinkommensteuer-
pflicht des Arbeitnehmers nicht während des ganzen
Kalenderjahrsbestanden,so gilt die Dauerder unbe-
schränkten Einkommensteuerpflicht im Kalenderjahr
als Ausgleichsjahrundder währenddieses Zeitraums
bezogene Arbeitslohn als Jahresarbeitslohn.

(2)DerLohnsteuer-JahresausgleichwirdnachAblauf
des Ausgleichsjahrs auf Antrag des Arbeitnehmers vom
Finanzamtdurchgeführt,soweit er nach $ 42b nicht
vom Arbeitgeber durchgeführt worden ist. Bei Wegfall
der unbeschränktenEinkommensteuerpflichtkannder
Lohnsteuer-Jahresausgleich sofort durchgeführt wer-
den. Der Antrag ist bis zum Ablauf des auf das Aus-
gleichsjahr folgenden zweiten Kalenderjahrs nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck zu stellen; die Frist
kann nicht verlängert werden. Der Antrag muß vom
Arbeitnehmer,bei Arbeitnehmern,die mit einemEhe-
gatten die Voraussetzungen des 8 26 Abs. 1 erfüllen,
auchvomEhegatteneigenhändigunterschriebensein.
Hat eine Person oder Vereinigung bei der Anfertigung
des Antrags mitgewirkt, so sind der Name und die An-
schrift dieser Person oder Vereinigung in dem Antrag
anzugeben.

(3) Dem Antrag auf Lohnsteuer-Jahresausgleich sind
beizufügen:
1. die für das Ausgleichsjahr ausgeschriebenen Lohn-

steuerkarten des Arbeitnehmers mit vollständigen
Lohnsteuerbescheinigungen oder in den Fällen, in
denendemArbeitgebereine Lohnsteuerkartenicht
vorgelegen hat, Lohnsteuerbescheinigungen nach
entsprechendemamtlich vorgeschriebenemVor-
druck (8 41b Abs. 1 Satz 3);

2. in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer während
des Ausgleichsjahrs zeitweise in keinem Dienstver-
hältnisgestandenhat,etwaigeUnterlagenüberdie
Dauer dieser Zeiträume;

3. Unterlagenüber die Höhe des im Ausgleichsjahr
empfangenen Arbeitslosengeldes und der Arbeits-
losenhilfeund die diesen Leistungenentsprechen-
denBeträgeimSinne des 8 32 b Abs. 2 Nr. 1.
(4) VorbehaltlichderVorschriftendes $ 42 a hatdas

Finanzamt für den Lohnsteuer-Jahresausgleich den
Jahresarbeitslohnaus sämtlichenDienstverhältnissen
des Arbeitnehmers festzustellen. Dabei bleiben ermä-
Bigt besteuerteEntschädigungenim Sinne des $ 34
Abs.1undAbs.2Nr.2,BezügeimSinnedes$34Abs.3
Satz 1undermäßigtbesteuerteVergütungenfürArbeit-
nehmererfindungen außer Ansatz, wenn der Arbeitneh-
mernichtjeweils die Einbeziehungin den Lohnsteuer-
Jahresausgleichbeantragt.VomJahresarbeitsiohnsind
der etwa in Betracht kommendeVersorgungs-Frei-
betrag, der Weihnachts-Freibetrag und der etwa in
Betracht kommende Altersentlastungsbetrag abzuzie-
hen.Danachist als Jahreslohnsteuerdie Einkommen-
steuer zu ermitteln, die der Arbeitnehmer schuldet,
wenner ausschließlichdie sich aus demnach Satz 3
geminderten Jahresarbeitsiohn ergebenden Einkünfte
erzielthat;dabeiist 8 32bAbs. 1 Nr.1 undAbs. 2 Nr. 1
anzuwenden, die 8$ 34, 34 c, 34f und 35 sind nicht
anzuwenden.Den Betrag, um den die sich hiernach
ergebende Jahreslohnsteuer die Lohnsteuer unter-
schreitet,diefürdasAusgleichsjahrinsgesamterhoben
worden ist, hat das Finanzamt dem Arbeitnehmer zu er-
statten. Bei der Ermittlungder insgesamterhobenen
Lohnsteuerist die Lohnsteuerauszuscheiden,die von
den nach Satz 2 außer Ansatz gebliebenenBezügen
einbehalten worden ist. $ 36 Abs. 4 Satz 3 gilt sinn-
gemäß.
(5) Das Finanzamt erteilt über den Lohnsteuer-Jah-

resausgleichdemAntragstellereinenSteuerbescheid.

$42a
Gemeinsamer Lohnsteuer-Jahresausgleich

für Ehegatten
(1) Bei Arbeitnehmern,die die Voraussetzungenfür

die Anwendung der Steuerklasse Illerfüllen, wird nur ein
Lohnsteuer-Jahresausgleichfür beide Ehegattenge-
meinsamdurchgeführt,wennbeideEhegattenimAus-
gleichsjahr Einkünfte aus nichtselbständigerArbeit
erzielthaben.DerAntragaufgemeinsamenLohnsteuer-
Jahresausgleich ist von den Ehegatten gemeinsam zu
stellen,es sei denn,daßeinerder Ehegattendazuaus
zwingendenGründennichtin der Lage ist. $ 42 Abs. 2
Sätze 2 bis 5 ist anzuwenden.
(2) Für den gemeinsamenLohnsteuer-Jahresaus-

gleichhatdas FinanzamtjeweilsdenJahresarbeitsiohn
der Ehegattenaus ihrensämtlichenDienstverhältnis-
sen festzustellen.$ 42 Abs. 4 Satz 2 ist anzuwenden.
Von dem Jahresarbeitsiohn des einzelnen Ehegatten
sind jeweils der etwa in BetrachtkommendeVersor-
gungs-Freibetrag, der Weihnachts-Freibetrag und der
etwa in Betracht kommendeAltersentlastungsbetrag
abzuziehen. Danach ist als Jahreslohnsteuer die Ein-
kommensteuerzuermitteln,diedieEhegattenschulden,
wenn sie ausschließlich die sich aus den nach Satz 3



geminderten Jahresarbeitslöhnen ergebenden Ein-
künfteerzielthaben;dabei ist $ 32 b Abs. 1 Nr. 1 und
Abs. 2 Nr. 1 anzuwenden, die 88 34, 34 c, 34f und 35
sind nicht anzuwenden. Den Betrag, um den die sich
hiernach ergebende Jahreslohnsteuer die Lohnsteuer
unterschreitet,die für das Ausgleichsjahrvon beiden
Ehegatten insgesamt erhoben worden ist, hat das
Finanzamt zu erstatten. 8 42 Abs. 4 Sätze 6 und 7 und
Abs. 5 ist entsprechend anzuwenden.

842b
Lohnsteuer-JahresausgleichdurchdenArbeitgeber
(1) Der Arbeitgeberist berechtigt,für unbeschränkt

einkommensteuerpflichtigeArbeitnehmer,die während
des Ausgleichsjahrsständigin einemDienstverhältnis
gestandenhaben, einen Lohnsteuer-Jahresausgleich
durchzuführen.Er istzurDurchführungdes Lohnsteuer-
Jahresausgleichs verpflichtet, wenn er am
31. Dezemberdes Ausgleichsjahrsmindestenszehn
Arbeitnehmerbeschäftigt.VoraussetzungfürdenLohn-
steuer-Jahresausgleich ist, daß dem Arbeitgeber die
Lohnsteuerkartedes Arbeitnehmersmit den Lohn-
steuerbescheinigungen aus etwaigen vorangegan-
genen Dienstverhältnissen vorliegt und der Arbeitgeber
für denArbeitnehmereinenLohnzettelnochnichtaus-
geschrieben hat. Der Arbeitgeber darf den Lohnsteuer-
Jahresausgleich nicht durchführen, wenn
1. der Arbeitnehmeres beantragtoder
2. der Arbeitnehmer für das Ausgleichsjahr oder für

einenTeildesAusgleichsjahrsnachdenSteuerklas-
sen V oderVI zu besteuernwar oder

9. der Arbeitnehmer für einen Teil des Ausgleichsjahrs
nach den Steuerklassen Ill oder IV zu Desteuern war
oder

4. der Arbeitnehmerim Ausgleichsjahr Kurzarbeitergeld
oder Schlechtwettergeldbezogenhat oder

5. der ArbeitnehmerimAusgleichsjahrnachder allge-
meinenLohnsteuertabelle(8 38c Abs. 1) undnach
derbesonderenLohnsteuertabelle(838 c Abs. 2) zu
besteuernwar oder

6. der Arbeitnehmerim Ausgleichsjahr ausländische
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bezogen hat,
die nach einem Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerungoder unter Progressionsvor-
behaltnach$ 34 c Abs. 5 vonderLohnsteuerfreige-
stelltwaren.
(2) Für den Lohnsteuer-Jahresausgleich hat der

Arbeitgeber den Jahresarbeitsiohn aus dem zu ihm
bestehendenDienstverhältnisund nach den Lohn-
steuerbescheinigungenauf der Lohnsteuerkarteaus
etwaigen vorangegangenen Dienstverhältnissen fest-
zustellen.DabeibleibenermäßigtbesteuerteEntschä-
digungen im Sinne des 8 34 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2,
Bezüge im Sinne des $ 34 Abs. 3 Satz 1 und ermäßigt
besteuerte Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen
außer Ansatz, wenn der Arbeitnehmer nicht jeweils die
Einbeziehung in den Lohnsteuer-Jahresausgleich bean-
tragt.VomJahresarbeitslohnsindder etwa in Betracht
kommende Versorgungs-Freibetrag, der Weihnachts-
Freibetrag,der etwa in BetrachtkommendeAltersent-
lastungsbetrag und ein etwa auf der Lohnsteuerkarte
eingetragener Freibetrag abzuziehen. Für den so gemin-
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derten Jahresarbeitslohn ist nach Maßgabe der auf der
Lohnsteuerkartezuletzt eingetragenenSteuerklasse
und der Zahl der Kinderfreibeträge die Jahreslohnsteuer
aus der Jahreslohnsteuertabelle zu ermitteln,die für den
ArbeitnehmerbeimLohnsteuerabzugmaßgebendwar.
Den Betrag, um den die sich hiernach ergebende Jah-
resiohnsteuer die Lohnsteuer unterschreitet, die von
dem zugrundegelegtenJahresarbeitsiohn insgesamt
erhoben worden ist, hat der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmerzu erstatten.Bei der Ermittlungder insgesamt
erhobenen Lohnsteuer ist die Lohnsteuer auszu-
scheiden, die von den nach Satz 2 außer Ansatz geblie-
benen Bezügen einbehalten worden ist.

(3) DerArbeitgeberdarfdenLohnsteuer-Jahresaus-
gleich frühestens bei der Lohnabrechnung für den letz-
ten imAusgleichsjahr endenden Lohnzahlungszeitraum,
spätestensbei der Lohnabrechnungfür den letzten
Lohnzahlungszeitraum,der im Monat März des dem
AusgleichsjahrfolgendenKalenderjahrsendet,durch-
führen.DiezuerstattendeLohnsteueristdemBetragzu
entnehmen, den der Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer
für den Lohnzahlungszeitraum insgesamt an Lohn-
steuererhobenhat,und in der Lohnsteuer-Anmeldung
gesondertanzugeben.$ 41c Abs. 2 Satz 2 ist anzu-
wenden.
(4)DerArbeitgeberhatimLohnkontofürdasAus-

gleichsjahr den Inhalt etwaiger Lohnsteuerbescheini-
gungenaus vorangegangenenDienstverhältnissendes
Arbeitnehmerseinzutragen.ImLohnkonto,aufderLohn-
steuerkarteundaufdemLohnzettelfürdasAusgleichs-
jahr ist die im Lohnsteuer-Jahresausgleicherstattete
Lohnsteuergesonderteinzutragen.Wenndieerstattete
Lohnsteuerdie vomArbeitgeberfür den Arbeitnehmer
insgesamterhobeneLohnsteuernicht übersteigt,darf
der Arbeitgeberauf der Lohnsteuerkarteund imLohn-
zettel an Stelle der Eintragungnach Satz 2 den sich
nach Verrechnungder erhobenenLohnsteuermit der
erstattetenLohnsteuerergebendenBetrag als erho-
beneLohnsteuereintragen.

842c
ÖrtlicheZuständigkeitderFinanzämter

im Lohnsteuerverfahren
(1) FürdieEintragungeinesFreibetragsaufderLohn-

steuerkarte(839 a) istdasFinanzamtörtlichzuständig,
in dessen Bezirk der Arbeitnehmerim Zeitpunktder
AntragstellungseineWohnunghat,vonder aus er sei-
nerBeschäftigungregelmäßignachgeht.BeiEhegatten,
die beideArbeitslohnbeziehenundeinenmehrfachen
Wohnsitz haben, ist das Finanzamt des Familienwohn-
sitzes zuständig;bei Ehegatten,die beideArbeitslohn
beziehenund keinenFamilienwohnsitzhaben,ist das
für den älteren Ehegattennach Satz 1 maßgebende
Finanzamtörtlichzuständig.IndenFällendes8 1Abs.2
und 3 ist das Finanzamtörtlich zuständig,in dessen
Bezirk sich die öffentlicheKasse befindet,die den
Arbeitslohnzahlt.
(2) FürdieDurchführungdes Lohnsteuer-Jahresaus-

gleichs (88 42, 42 a) ist das Finanzamtörtlichzustän-
dig, in dessen Bezirk der Arbeitnehmer am Schluß des
AusgleichsjahrsseinenWohnsitzoder in Ermangelung
eines Wohnsitzes seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hatte. Bei mehrfachemWohnsitz im Geltungsbereich
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desGesetzesistderWohnsitzmaßgebend,andemsich
der Arbeitnehmervorwiegend aufgehalten hat; bei
mehrfachem Wohnsitz eines verheirateten Arbeitneh-
mers, der von seinem Ehegatten nicht dauernd getrennt
lebt,istderWohnsitzmaßgebend,andemsichdieFami-
lie vorwiegend aufgehalten hat. Haben in den Fällen des
Satzes 2 zweiter Halbsatz die Ehegatten keinen Fami-
lienwohnsitz gehabt, ist das für den älteren Ehegatten
nachSatz 1 maßgebendeFinanzamtörtlichzuständig.
Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

842d
Haftungdes Arbeitgebers

und Haftung bei Arbeitnehmerüberlassung
(1) Der Arbeitgeber haftet

1. für dieLohnsteuer, die er einzubehalten und abzufüh-
ren hat,

2. für die Lohnsteuer, die er beim Lohnsteuer-Jahres-
ausgleich zu Unrecht erstattet hat,

. für die Einkommensteuer (Lohnsteuer), die auf Grund
fehlerhafterAngaben im Lohnkonto, in der Lohn-
steuerbescheinigung oder im Lohnzettel verkürzt
wird.
(2) Der Arbeitgeber haftet nicht,

1. soweitLohnsteuernach $ 39 Abs. 4, 8 39 a Abs. 6
und in denvomArbeitgeberangezeigtenFällendes
8 41c Abs. 4 nachzufordernist,

2. soweitaufGrunddernach$ 10Abs.2desEinkommen-
steuergesetzesin den vor dem1. Januar 1975gel-
tenden Fassungen oder $ 10 Abs. 6 erlassenen
Rechtsverordnungen eine Nachversteuerung durch-
zuführenist.

[e\}

(3)SoweitdieHaftungdesArbeitgebersreicht,sindder
ArbeitgeberundderArbeitnehmerGesamtschuldner.Das
Betriebsstättenfinanzamtkann die Steuerschuldoder
HaftungsschuldnachpflichtgemäßemErmessengegen-
überjedemGesamtschuldner geltendmachen.DerArbeit-
geberkannauchdannin Anspruchgenommenwerden,
wenn der Arbeitnehmer zur Einkommensteuer veranlagt
wird.Der Arbeitnehmerkann im Rahmender Gesamt-
schuldnerschaftnurinAnspruchgenommenwerden,
1. wennderArbeitgeberdieLohnsteuernichtvorschrifts-

mäßig vom Arbeitslohn einbehalten hat,
2. wennderArbeitnehmerweiß,daßderArbeitgeberdie

einbehaltene Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig ange-
meldethat.Diesgiltnicht,wennderArbeitnehmerden
Sachverhaltdem Finanzamtunverzüglichmitgeteilt
hat.
(4)FürdieInanspruchnahmedesArbeitgebersbedarf

es keines Haftungsbescheidsund keines Leistungs-
gebots, soweit der Arbeitgeber
1. die einzubehaltende Lohnsteuer angemeldet hat

oder
2. nach Abschluß einer Lohnsteuer-Außenprüfung

seine Zahlungsverpflichtung schriftlich anerkennt.

(5) Von der Geltendmachung der Steuernachforde-
rungoderHaftungsforderungistabzusehen,wenndiese
insgesamt 20 Deutsche Mark nicht übersteigt.

(6) Soweit einem Dritten (Entleiher) Arbeitnehmer
gewerbsmäßigzur Arbeitsleistungüberlassenwerden,
hafteter mitAusnahmederFälle,in deneneineArbeit-
nehmerüberlassungnach$ 1Abs.3 desArbeitnehmer-
überlassungsgesetzesinderFassungderBekanntma-
chung vom 14. Juni 1985 (BGBl. I S. 1068) vorliegt,
neben dem Arbeitgeber; dies gilt auch, wenn der in $ 1
Abs. 2 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzesbe-
stimmteZeitraumüberschrittenist.DerEntleiherhaftet
nicht,wenn der Überlassungeine Erlaubnisnach $ 1
desArbeitnehmerüberlassungsgesetzeszugrundeliegt
und soweit er nachweist,daß er den in $ 317a der
Reichsversicherungsordnung und & 10 des Arbeitsför-
derungesetzes vorgesehenen Meldepflichten sowie den
nach $ 51 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe d vorgesehenen Mit-
wirkungspflichten nachgekommen ist. Der Entleiher haf-
tetfernernicht,wenner überdasVorliegeneinerArbeit-
nehmerüberlassungohne Verschulden irrte.Die Haf-
tungbeschränktsich aufdieLohnsteuerfürdieZeit,für
die ihmderArbeitnehmerüberlassenwordenist.Soweit
die Haftungdes Entleihersreicht,sindderArbeitgeber,
der Entleiherundder ArbeitnehmerGesamtschuldner.
Der EntleiherdarfaufZahlungnur inAnspruchgenom-
menwerden,soweit die Vollstreckungin das inländi-
sche bewegliche Vermögen des Arbeitgebers fehl-
geschlagenistoderkeinenErfolgverspricht;8219Satz
2 der Abgabenordnung ist entsprechend anzuwenden.
Ist durch die Umstände der Arbeitnehmerüberlassung
die Lohnsteuer schwer zu ermitteln, so ist die Haftungs-
schuldmit15vomHundertdes zwischenVerleiherund
Entleiher vereinbartenEntgelts ohne Umsatzsteuer
anzunehmen,solange der Entleiher nicht glaubhaft
macht,daßdieLohnsteuer,fürdieerhaftet,niedrigerist.
DieAbsätze1bis5 sindentsprechendanzuwenden.Die
ZuständigkeitdesFinanzamtsrichtetsichnachdemOrt
der Betriebsstättedes Verleihers.
(7) Soweit der EntleiherArbeitgeberist, haftetder

Verleiher wie ein Entleiher nach Absatz 6.

(8) Das Finanzamt kann hinsichtlich der Lohnsteuer
der Leiharbeitnehmer anordnen, daß der Entleiher einen
bestimmten Teil des mitdem Verleiher vereinbarten Ent-
gelts einzubehaltenundabzuführenhat,wenndies zur
Sicherungdes Steueranspruchsnotwendigist;Absatz
6 Satz 4 ist anzuwenden. Der Verwaltungsakt kann
auch mündlich erlassen werden. Die Höhe des ein-
zubehaltendenund abzuführendenTeils des Entgelts
bedarfkeinerBegründung,wennder inAbsatz6 Satz 7
genannteVomhundertsatznichtüberschrittenwird.

842e
Anrufungsauskunft

Das Betriebsstättenfinanzamthat auf Anfrageeines
BeteiligtendarüberAuskunftzugeben,obundinwieweit
imeinzelnenFall die Vorschriftenüberdie Lohnsteuer
anzuwendensind.

8 42f
Lohnsteuer-Außenprüfung

(1)FürdieAußenprüfungderEinbehaltungoderÜber-
nahmeundAbführungderLohnsteuerist das Betriebs-
stättenfinanzamt zuständig.



(2) Für die Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers bei
der Außenprüfunggilt $ 200 der Abgabenordnung.
Darüber hinaus haben die Arbeitnehmer des Arbeit-
gebers dem mit der Prüfung Beauftragten jede
gewünschteAuskunftüberArt undHöhe ihrerEinnah-
men zu geben und auf Verlangendie etwa in ihrem
Besitz befindlichen Lohnsteuerkarten sowie die Belege
über bereits entrichtete Lohnsteuer vorzulegen. Dies gilt
auch für Personen, bei denen es streitig ist, ob sie
Arbeitnehmer des Arbeitgebers sind oder waren.

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

843
Kapitalerträgemit Steuerabzug

(1) Bei den folgenden inländischen Kapitalerträgen
wird die Einkommensteuerdurch Abzug vom Kapital-
ertrag (Kapitalertragsteuer) erhoben:
1. KapitalerträgenimSinnedes $ 20Abs. 1Nr. 1und;
2. Zinsen aus Teilschuldverschreibungen, bei denen

neben der festen Verzinsung ein Recht auf Umtausch
in Gesellschaftsanteile (Wandelanleihen) oder eine
Zusatzverzinsung, die sich nach der Höhe der
Gewinnausschüttungen des Schuldners richtet (Ge-
winnobligationen),eingeräumtist, und Zinsen aus
Genußrechten, die nicht in $ 20 Abs. 1 Nr. 1 genannt
sind.Zu denGewinnobligationengehörennichtsol-
che Teilschuldverschreibungen,bei denenderZins-
fußnurvorübergehendherabgesetztundgleichzeitig
eine von dem jeweiligen Gewinnergebnis des
Unternehmens abhängige Zusatzverzinsung bis zur
Höhe des ursprünglichen Zinsfußes festgelegt wor-
denist.ZudenKapitalerträgenimSinnedesSatzes1
gehören nicht die Bundesbankgenußrechte im Sinne
des $ 3Abs. 1desGesetzesüberdieLiquidationder
Deutschen Reichsbank und der Deutschen Golddis-
kontbank in der imBundesgesetzblatt Teil Ill,Gliede-
rungsnummer 7620-6, veröffentlichten bereinigten
Fassung, zuletzt geändert durch das Gesetz vom
17.Dezember1975 (BGBi. I S. 3123);

3. Einnahmen aus der Beteiligung an einem Handelsge-
werbeals stillerGesellschafterundZinsenaus par-
tiarischenDarlehen(8 20 Abs. 1 Nr.4);

4. KapitalerträgenimSinne des 8 20 Abs. 1 Nr.6;
5. Zinsenaus inderBundesrepublikDeutschlandoder

inBerlin(West)nachdem31.März1952undvordem
1. Januar 1955 ausgegebenen festverzinslichen
WertpapierenunterfolgendenVoraussetzungen:
a) die Wertpapiere müssen spätestens innerhalb

eines Jahres nach der Ausgabe zum Handel an
einer Börse in der BundesrepublikDeutschland
oder in Berlin (West) zugelassen werden;

b) dieWertpapieredürfenaufdie Dauervonminde-
stens fünf Jahren nicht kündbar und nicht rück-
zahlbarsein;

c) nach den Anleihebedingungen darf die Laufzeit
der Wertpapierezu den bei der Ausgabe vorge-
sehenenZinsbedingungenfürdie Dauervonfünf
Jahren nichtgeändertwerden.

Diese Vorschriftbeziehtsich nicht auf Zinsen aus
Anleihen,die imSaarlandausgegebenwordensind,
und nicht auf Zinsen, die nach $ 3 a steuerfrei sind.
8 3a Abs. 2 und3 giltentsprechend;
Einnahmen aus der Vergütung von Körperschaft-
steuernach$ 36e diesesGesetzesodernach$ 52
des Körperschaftsteuergesetzes.Der Steuerabzug
wird nicht vorgenommen,wenn die Kapitalertrag-
steuerimFall ihrerEinbehaltungnach$ 44 c Abs. 1
in vollerHöhean denGläubigerzu erstattenwäre.

(2) Der Steuerabzugist nicht vorzunehmen,wenn

(3) Kapitalerträge sind inländische, wenn der Schuld-

(4) Der Steuerabzug ist auch dann vorzunehmen,

843a
Bemessungder Kapitalertragsteuer

(1) Die Kapitalertragsteuerbeträgt
in den Fällendes $ 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 4:
25 vom Hundert des Kapitalertrags, wenn der Gläu-
bigerdie Kapitalertragsteuerträgt,
33'/3 vom Hundert des tatsächlich ausgezahlten
Betrags, wenn der Schuldner die Kapitalertragsteuer
übernimmt;

30 vom Hundert des Kapitalertrags, wenn der Gläu-
biger die Kapitalertragsteuer trägt,
42,85 vom Hundert des tatsächlich ausgezahiten
Betrags, wenn der Schuldner die Kapitalertragsteuer
übernimmt;

25 vomHundertdes Kapitalertrags.
(2) Dem Steuerabzug unterliegen die vollen Kapital-

544
Entrichtung der Kapitalertragsteuer

in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 1 bis5
(1)SchuldnerderKapitalertragsteueristin denFällen
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zum 10. des folgenden Monats an das Finanzamt abzu-
führen,das für die Besteuerungdes Schuldners der
Kapitalerträgenach dem Einkommenzuständig ist.
Dabeiist die Kapitalertragsteuer,die ein Schuldnerzu
demselben Zeitpunkt insgesamt abzuführen hat, auf
den nächsten vollen Deutsche-Mark-Betrag abzu-
runden.
(2) Gewinnanteile (Dividenden) und andere Kapital-

erträge,deren Ausschüttungvon einer Körperschaft
beschlossenwird, fließendemGläubigerder Kapital-
erträgean demTag zu (Absatz 1),der imBeschlußals
Tag der Auszahlungbestimmtwordenist. Ist die Aus-
schüttung nur festgesetzt, ohne daß über den Zeitpunkt
derAuszahlungein Beschlußgefaßtwordenist, so gilt
als Zeitpunkt des Zufließens der Tag nach der Be-
schlußfassung.
(3) Ist bei Einnahmenaus der Beteiligungan einem

Handelsgewerbeals stillerGesellschafterindemBetei-
ligungsvertrag über den Zeitpunkt der Ausschüttung
keineVereinbarunggetroffen,so gilt der Kapitalertrag
am Tag nach der Aufstellung der Bilanz oder einer son-
stigen Feststellung des Gewinnanteils des stillen
Gesellschafters,spätestensjedochsechsMonatenach
Ablaufdes Wirtschaftsjahrs,für das der Kapitalertrag
ausgeschüttet oder gutgeschrieben werden soll, als
zugeflossen.Bei Zinsenaus partiarischenDarlehengilt
Satz 1 entsprechend.
(4) Haben Gläubiger und Schuldner der Kapital-

erträge vor dem Zufließen ausdrücklich Stundung des
Kapitalertragsvereinbart,weil der Schuldnervorüber-
gehend zur Zahlung nicht in der Lage ist, so ist der Steu-
erabzugerst mitAblauf der Stundungsfristvorzuneh-
men.
(5) Der Schuldnerder Kapitalerträgehaftetfür die

Kapitalertragsteuer, die er einzubehalten und abzufüh-
ren hat. Der Gläubigerder Kapitalerträgewird nur in
Anspruch genommen,
1. wenn der Schuldner die Kapitalerträge nicht vor-

schriftsmäßiggekürzthat,
2. wennderGläubigerweiß,daßderSchuldnerdieein-

behalteneKapitalertragsteuernichtvorschriftsmäßig
abgeführthat,unddies demFinanzamtnichtunver-
züglich mitteilt oder

3. wenn das die Kapitalerträge auszahlende inlän-
dische Kreditinstitutdie Kapitalerträgezu Unrecht
ohne Abzug der Kapitalertragsteuer ausgezahlt hat.

FürdieInanspruchnahmedesSchuldnersderKapitaler-
trägebedarfes keines Haftungsbescheids,soweit der
Schuldnerdie einbehalteneKapitalertragsteuerrichtig
angemeldet hat oder soweit er seine Zahlungsverpflich-
tung gegenüberdem Finanzamtoder dem Prüfungs-
beamten des Finanzamts schriftlich anerkennt.

844a
AbstandnahmevomSteuerabzug

(1)BeiKapitalerträgenimSinnedes 843Abs. 1Nr.3
und4 istderSteuerabzugnichtvorzunehmen,wennder
Gläubiger im Zeitpunktdes Zufließens unbeschränkt
einkommensteuerpflichtigist undanzunehmenist, daß
für ihn eine Veranlagung zur Einkommensteuer nicht in
Betrachtkommt.

(2) Die Voraussetzungendes Absatzes 1 sind dem
Schuldneroder demdie Kapitalerträgeauszahlenden
inländischen Kreditinstitut durch eine Bescheinigung
des fürdenGläubigerzuständigenWohnsitzfinanzamts
nachzuweisen.8 36b Abs. 2 Sätze 2 bis 4 ist ent-
sprechendanzuwenden.
(3) Der Schuldneroder das die Kapitalerträgeaus-

zahlende inländische Kreditinstitut hat in seinen Unter-
lagendas Finanzamt,das dieBescheinigungerteilthat,
denTag derAusstellungderBescheinigungunddie in
der BescheinigungangegebeneSteuer- und Listen-
nummer zu vermerken.

(4) Ist derGläubiger
1. eine von der Körperschaftsteuer befreite inländische

Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse oder

2. eine inländische juristische Person des öffentlichen
Rechts,

so ist der Steuerabzug nicht vorzunehmen, wenn es sich
bei den Kapitalerträgen um Gewinnanteile handelt, die
der Gläubiger von einer von der Körperschaftsteuer
befreiten Körperschaft bezieht. Voraussetzung ist, daß
der Gläubiger dem Schuldner oder dem die Kapitaler-
träge auszahlenden inländischen Kreditinstitut durch
eine Bescheinigung des für seine Geschäftsleitung oder
seinen Sitz zuständigen Finanzamts nachweist, daß er
eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse im Sinne der Nummer 1 oder 2 ist. Absatz 3
und $ 36 b Abs. 2 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend. Die
in Satz 2 bezeichnete Bescheinigung wird nicht erteilt,
wenndieKapitalerträgeindenFällendesSatzes 1Nr.1
in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, für
den die Befreiung von der Körperschaftsteuer aus-
geschlossen ist, oderwennsie in den Fällendes Sat-
zes 1 Nr. 2 in einemnichtvon der Körperschaftsteuer
befreiten Betrieb gewerblicher Art anfallen.

844b
Erstattungder Kapitalertragsteuer

(1) Bei Kapitalerträgen im Sinne des $ 43 Abs. 1 Nr. 1
und 2 wird auf Antrag einem Gläubiger, der imZeitpunkt
des Zufließensder Kapitalerträgeunbeschränktein-
kommensteuerpflichtigist, die einbehalteneundabge-
führteKapitalertragsteuererstattet,wennanzunehmen
ist,daß für ihneineVeranlagungzur Einkommensteuer
nicht in Betracht kommt. Das Vorliegen dieser Voraus-
setzungenist durcheine BescheinigungimSinne des
8 44 a Abs. 2 nachzuweisen. Dem Antrag auf Erstattung
ist außerderBescheinigungnachSatz 2 eineBeschei-
nigung im Sinne des $ 45a Abs. 3 beizufügen.
8 36b Abs. 3 bis 5 und$ 36 ccgeltensinngemäß.
(2) IstderGläubigervonKapitalerträgenimSinnedes

8 43 Abs. 1 Nr. 1 ein unbeschränkteinkommensteuer-
pflichtiger Anteilseigner und wird nach $ 36.d Körper-
schaftsteueran denVertreterdes Gläubigersvergütet,
so ist unabhängigvomVorliegenderVoraussetzungen
des Absatzes 1 auch die Kapitalertragsteueran den
Vertreter zu erstatten. Im übrigen ist 8 36 d sinngemäß
anzuwenden.
(3) IstderGläubigervonKapitalerträgenimSinnedes

8 43 Abs. 1 Nr. 2 ein unbeschränkt einkommensteuer-



pflichtiger Arbeitnehmer und beruhen die Kapitalerträge
auf Teilschuldverschreibungen, die ihm von seinem
gegenwärtigen oder früheren Arbeitgeber überlassen
worden sind, so wird die Kapitalertragsteuer unab-
hängigvomVorliegenderVoraussetzungendesAbsat-
zes 1 an den Arbeitgeber oder an einen von ihm bestell-
ten Treuhänder erstattet, wenn der Arbeitgeber oder
Treuhänder in Vertretung des Gläubigers sich in einem
Sammelantrag bereit erklärt hat, den Erstattungsbetrag
für den Gläubiger entgegenzunehmen. Die Erstattung
wirdnurfürGläubigergewährt,derenKapitalerträgeim
SinnedesSatzes 1alleinoder,indenFällendesAbsat-
zes 2, zusammen mit den dort bezeichneten Kapital-
erträgenimWirtschaftsjahr100 DeutscheMark nicht
überstiegen haben. $ 36 d Abs. 4 gilt sinngemäß.

(4) Ist bei Kapitalerträgen im Sinne des $ 43 Abs. 1
Nr. 3 bis 5 Kapitalertragsteuer einbehalten und abge-
führt worden, obwohl eine Verpflichtung hierzu nicht
bestand,oderhatderGläubigerimFall des $ 44a dem
Schuldner oder dem die Kapitalerträge auszahlenden
inländischen Kreditinstitut die Bescheinigung erst in
einem Zeitpunkt vorgelegt, in dem die Kapitalertrag-
steuer bereits abgeführt war, so ist auf Antrag des
Schuldners oder des die Kapitalerträge auszahlenden
inländischen Kreditinstituts die Steueranmeldung
(8 45 a Abs. 1) insoweitzu ändern.Erstattungsberech-
tigt ist der Antragsteller.

(5) Ist der Gläubigereine natürlichePerson, die im
Zeitpunkt des Zufließens des Kapitalertrags im Inland
weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufent-
halt hat, oder eine Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse, die imZeitpunkt des Zufließens
des Kapitalertrags im Inland weder ihre Geschäftslei-
tung noch ihrenSitz hat, so nimmtdas Finanzamt,an
das die Kapitalertragsteuer abgeführt worden ist, auf
Antrag des Gläubigers insoweit eine Freistellung von
der Kapitalertragsteuer vor,als die Steuer auf die in 8 43
Abs. 1 Nr. 5 bezeichneten Kapitalerträge entfällt. Das
gilt nicht, soweit diese Kapitalerträge für den Gläubiger
nach $ 49 dieses Gesetzes oder nach den $8$2 und 8
des Körperschaftsteuergesetzes inländische Einkünfte
imSinneder beschränktenSteuerpflichtsind.

S44c
Erstattungvon Kapitalertragsteuer
an bestimmte Körperschaften,

PersonenvereinigungenundVermögensmassen
(1) Ist derGläubiger

1. eineinländischeKörperschaft,Personenvereinigung
oderVermögensmasseimSinnedes $ 5Abs. 1Nr.9
des Körperschaftsteuergesetzesoder

2. eineinländischeStiftungdesöffentlichenRechts,die
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder
mildtätigen Zwecken dient, oder

3. eine inländischejuristischePerson des öffentlichen
Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchli-
chenZweckendient,

so erstattetdasBundesamtfürFinanzenaufAntragdes
Gläubigers die einbehaltene Kapitalertragsteuer.
Voraussetzungist, daß der GläubigerdemBundesamt
für Finanzendurch eine Bescheinigungdes für seine
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GeschäftsleitungoderseinenSitz zuständigenFinanz-
amts nachweist, daß er eine Körperschaft, Personen-
vereinigungoderVermögensmasseimSinnedes Sat-
zes 1 ist. Die Geltungsdauer der Bescheinigung darf
höchstens drei Jahre betragen;sie.muß am Schluß
eines Kalenderjahrsenden. Die Bescheinigungwird
nicht erteilt, wenn die Kapitalerträge in den Fällen der
Nummer1 in einemwirtschaftlichenGeschäftsbetrieb
anfallen,für den die Befreiungvon der Körperschaft-
steuerausgeschlossenist,oderwennsie indenFällen
der Nummern2 und3 in einemnichtvon der Körper-
schaftsteuerbefreitenBetriebgewerblicherArtanfallen.
Dem Antrag ist außer der Bescheinigung nach Satz 2
eineBescheinigungimSinnedes $ 45 a Abs. 2 oder3
beizufügen.
(2) Ist derGläubiger

1. eine inländischeKörperschaft,Personenvereinigung
oderVermögensmasseimSinnedes 8 5Abs. 1Nr.1
bis8oder10bis16desKörperschaftsteuergesetzes
oder

2. eine inländische juristische Person des öffentlichen
Rechts,die nicht in Absatz 1 bezeichnetist,

so erstattet das Bundesamt für Finanzen auf Antrag die
Hälfteder aufKapitalerträgeimSinne des $ 43 Abs. 1
Nr.1erhobenenKapitalertragsteuer.Voraussetzungist,
daß der Gläubigerdurch eine Bescheinigungdes für
seine Geschäftsleitungoder seinen Sitz zuständigen
Finanzamts nachweist,daß er eine Körperschaft im
Sinne des Satzes 1 ist. Absatz 1 Sätze 3 bis 5 gilt ent-
sprechend.
(3) 8 36b Abs. 2 Satz 4, Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 und

8 36 c sind sinngemäß anzuwenden. Das Bundesamt für

Gläubigersverlängern,wenn dieser verhindertist, die
Frist einzuhalten. Der Antrag auf Verlängerung ist vor
Ablaufder Frist schriftlichzu stellenundzu begründen.

845
(weggefallen)

8454
Anmeldung und Bescheinigung

der Kapitalertragsteuer
(1) Die Anmeldungder einbehaltenenKapitalertrag-

steuer ist demFinanzamtinnerhalbder in $ 44 Abs. 1
festgesetzten Frist nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruckeinzureichen.Satz 1 giltentsprechend,wenn
aufGrunddes $ 43 Abs. 2 oderdes $ 44a ein Steuer-
abzug nicht oder nicht in voller Höhe vorzunehmen ist.
Der Grund für die Nichtabführung ist anzugeben. Die
Anmeldungist mitder Versicherungzu versehen,daß
dieAngabenvollständigundrichtigsind.DieAnmeldung
ist vondemSchuldnerodereinervertretungsberechtig-
ten Person zu unterschreiben.
(2) In den Fällendes $ 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 ist der

SchuldnervorbehaltlichderAbsätze3 und4 verpflich-
tet, dem Gläubiger der Kapitalerträgedie folgenden
Angaben nach amtlich vorgeschriebenem Muster zu
bescheinigen:
1. denNamenunddieAnschriftdes Gläubigers;
2. die Art und Höhe der Kapitalerträge;
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3. denZahlungstag;
4. denBetragdernach836Abs.2Nr.2 anrechenbaren

Kapitalertragsteuer;
5. das Finanzamt,an das die Steuerabgeführtworden

ist.

Bei Kapitalerträgen im Sinne des 8 43 Abs. 1 Nr. 2bis5
istaußerdemdieZeitanzugeben,fürwelchedieKapital-
erträgegezahltwordensind.DieBescheinigungbraucht
nicht unterschriebenzu werden, wenn sie in einem
maschinellenVerfahrenausgedrucktworden ist und
denAusstellererkennenläßt.

(3) Werden die Kapitalerträge für Rechnung des
Schuldners durch ein inländisches Kreditinstitut
gezahlt, so hat an Stelle des Schuldners das Kreditinsti-
tut die Bescheinigungzu erteilen.Aus der Bescheini-
gung des Kreditinstituts muß auch der Schuldner
hervorgehen,fürdendieKapitalerträgegezahltwerden;
dieAngabedes Finanzamts,an das die Kapitalertrag-
steuerabgeführtwordenist, kannunterbleiben.

(4) EineBescheinigungnachAbsatz 2 oderAbsatz3
ist nichtzu erteilen,wenninVertretungdes Gläubigers
ein Antrag auf Erstattung der Kapitalertragsteuer nach
844b Abs. 1bis3 gestelltwordenist odergestelltwird.

(5) Eine Bescheinigung,die den Absätzen 2 bis 4
nichtentspricht,hatderAusstellerzurückzufordernund
durcheine berichtigteBescheinigungzu ersetzen.Die
berichtigte Bescheinigung ist als solche zu kennzeich-
nen. Wird die zurückgeforderteBescheinigungnicht
innerhalbeinesMonatsnachZusendungder berichtig-
ten Bescheinigungan den Aussteller zurückgegeben,
hatder Ausstellerdas nachseinenUnterlagenfür den
EmpfängerzuständigeFinanzamtschriftlichzubenach-
richtigen.

(6) Der Aussteller einer Bescheinigung, die den
Absätzen 2 bis 4 nicht entspricht,haftet für die auf
Grund der Bescheinigung verkürzten Steuern oder zu
Unrecht gewährtenSteuervorteile.Ist die Bescheini-
gungnachAbsatz 3 durchein inländischesKreditinsti-
tut auszustellen, so haftet der Schuldner auch, wenn er
zum Zweck der Bescheinigung unrichtige Angaben
macht.DerAusstellerhaftetnicht
1. in den Fällen des Satzes 2,
2. wenn er die ihm nach Absatz 5 obliegendenVer-

pflichtungenerfüllthat.

845b
Entrichtungder Kapitalertragsteuer
in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 6

IndenFällendes $ 43 Abs. 1 Nr.6 entstehtdieKapi-
talertragsteuer in dem Zeitpunkt, in dem die Körper-
schaftsteuervergütetwird.IndiesemZeitpunkthatdas
Bundesamt für Finanzen den Steuerabzug vom Kapital-
ertragfür Rechnungdes Vergütungsberechtigtenvon
der Körperschaftsteuer einzubehalten, die nach
8 36 dieses Gesetzes oder nach & 52 des Körper-
schaftsteuergesetzes vergütet wird.

4. Veranlagungvon Steuerpflichtigen
mit steuerabzugspflichtigen Einkünften

8 46
Veranlagungbei Bezugvon Einkünften

aus nichtselbständigerArbeit
(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise aus

EinkünftenausnichtselbständigerArbeit,vondenenein
Steuerabzugvorgenommenworden ist, so wird eine
Veranlagungstets durchgeführt,wenndas Einkommen
1. bei Personen, bei denen die Einkommensteuer nach

8 32 a Abs. 5 zu ermittelnist,mehrals 48000 Deut-
sche Mark,

2. bei den nicht unter Nummer 1 fallenden Personen
mehr als 24 000 Deutsche Mark

beträgt.

(2) Bei Einkommenbis zu deninAbsatz 1genannten
Beträgen wird eine Veranlagung nur durchgeführt,
1. wenn die Einkünfte,die nicht der Lohnsteuerzu

unterwerfen waren, einschließlich der ausländi-
schen Einkünfte, die nach einem Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung von der Ein-
kommensteuer freigestellt sind, insgesamt mehr
als 800 Deutsche Mark betragen;

2. wenn der Steuerpflichtige nebeneinander von meh-
reren ArbeitgebernArbeitslohnbezogen hat und
das zu versteuerndeEinkommen
a) bei Steuerpflichtigen, bei denen die tarifliche

Einkommensteuernach8 32a Abs. 5 oder6 zu
ermitteln ist, 36 000 Deutsche Mark,

b) beianderenSteuerpflichtigen18000 Deutsche
Mark .

übersteigt;
2a. wenn der Steuerpflichtige Kurzarbeitergeld oder

Schlechtwettergeldbezogen hat und ein Lohn-
steuer-Jahresausgleich nach den 88 42,42 anicht
durchzuführen ist;

2b. wennfür einenSteuerpflichtigen,der zu demPer-
sonenkreis des $ 10c Abs. 5 gehört,die Lohn-
steuer imVeranlagungszeitraum oder für einen Teil
des Veranlagungszeitraumsnachden Steuerklas-
sen | bis IV der allgemeinen Lohnsteuertabelle
($ 38c Abs. 1) zu erhebenwar;

2c. wenn von Ehegatten,die nach den $8 26, 26b
zusammen zur Einkommensteuer zu veranlagen
sind,
a) beideArbeitslohnbezogenhaben,einerfür den

Veranlagungszeitraum oder für einen Teil des
Veranlagungszeitraumsnachder Steuerklasse
V oderVI besteuertwordenist unddas zu ver-
steuernde Einkommen 36 000 Deutsche Mark
übersteigt oder

b) einer Arbeitslosengeldoder Arbeitslosenhilfe
bezogen hat und der andere Ehegatte für den
Veranlagungszeitraumoder für einen Teil des
Veranlagungszeitraums nach der Steuer-
klasse Ill besteuert worden ist;

ArbeiteinesSteuerpflichtigenVersorgungsbezüge
im Sinne des $ 19 Abs. 2 aus mehr als einem frü-



heren Dienstverhältnisenthalten sind und die
Summe der Versorgungsbezüge des Steuer-
pflichtigen im Veranlagungszeitraum 12 000 Deut-
sche Mark übersteigt;

derjahrs, in dem er sein Einkommen bezogen hat,
das 64. Lebensjahrvollendethatteundnebenein-
ander von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn, aus-
genommen Versorgungsbezüge im Sinne des 8 19
Abs. 2, von insgesamtmehrals 7500 Deutsche
Mark bezogenhat;
wenn auf der Lohnsteuerkarte des Steuerpflichti-
geneinFreibetragimSinnedes 8 39 aAbs. 1Nr.6
eingetragen worden ist;

a) im Fall des $ 32 Abs. 6 letzter Satz ein Elternteil
die Übertragung des Kinderfreibetrags bean-
tragtoder

b) imFalldes $ 33a Abs. 2 Satz8 einElternteildie
Übertragung des Anteils am abzuziehenden
Ausbildungsfreibetragbeantragtoder

c) imFall des $ 33 b Abs. 5 Satz 3 beide Elternteile
eine Aufteilung des Pauschbetrags für Körper-
behinderteoderdes Pauschbetragsfür Hinter-
bliebene in einem anderen Verhältnis als je zur
Hälfte beantragen.

Die Veranlagungspflicht besteht für jeden Elternteil,
der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bezo-
gen hat;

wenn der Steuerpflichtige im Veranlagungszeit-
raum geheiratet hat, sein Ehegatte unbeschränkt
einkommensteuerpflichtigist, beideEhegattenim
Veranlagungszeitraum Arbeitslohn bezogen haben
undfür den SteuerpflichtigenoderseinenEhegat-
ten vor der Eheschließung die Vorschriften des 8 32
Abs. 7 oder des $ 32 a Abs. 6 Nr. 1 anzuwenden
waren;

wenndieEhedesArbeitnehmersimVeranlagungs-
zeitraum durch Tod, Scheidung oder Aufhebung
aufgelöstwordenist under oderseinEhegatteder
aufgelösten Ehe im Veranlagungszeitraum wieder
geheiratethat;
wenn der Arbeitnehmer oder sein Ehegatte
getrennte Veranlagung nach den 88 26,
26 a beantragt oder wenn der Arbeitnehmer und
sein Ehegatte die besondere Veranlagung für den
Veranlagungszeitraum der Eheschließung nach
den $8$26, 26c beantragen;
wenn die Veranlagung beantragt wird
a) zur Anwendung der Vorschriften der 88 34,34 c,

34f und 35,
b) zur Berücksichtigung von Verlusten aus einer

anderenEinkunftsartals derjenigenaus nicht-
selbständiger Arbeit, falls die Einkünfte, von
denender SteuerabzugvomArbeitslohnnicht
vorgenommen worden ist, zusammen einen Ver-
lustbetragergeben,

c) zur Berücksichtigung
(8 10.d),

von Verlustabzügen
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d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer auf die

Steuerschuld,
e) zurAnrechnungvonKörperschaftsteueraufdie

Steuerschuld.
Der Antrag auf Veranlagungin den Fällen der Num-
mern7 und8 ist bis zumAblaufdes auf denVeranla-
gungszeitraumfolgenden zweiten Kalenderjahrs zu
stellen.ImFall des $ 10d Satz 1 ist derAntragfürden
zweiten vorangegangenenVeranlagungszeitraumbis
zumAblaufdesdiesemfolgendenviertenKalenderjahrs
undfürdenerstenvorangegangenenVeranlagungszeit-
raum bis zum Ablauf des diesem folgendendritten
Kalenderjahrszu stellen.
(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 bis 7 und 8

Buchstabena,c, d unde isteinBetraginHöhederEin-
künfte,von denen der Steuerabzugvom Arbeitslohn
nicht vorgenommen worden ist, vom Einkommen abzu-
ziehen,wenndieseEinkünfteinsgesamtnichtmehrals
800 DeutscheMarkbetragen.DerBetragnachSatz 1
vermindert sich umden Altersentlastungsbetrag, soweit
dieser40vomHundertdesArbeitsiohnsmitAusnahme
der Versorgungsbezüge im Sinne des 8 19 Abs. 2
übersteigt.
(4) KommtnachdenAbsätzen1 und2 eineVeranla-

gungzurEinkommensteuernichtinBetracht,so giltdie
Einkommensteuer, die auf die Einkünfte aus nichtselb-
ständigerArbeitentfällt,fürdenSteuerpflichtigendurch
denLohnsteuerabzugals abgegolten,soweiternichtfür
zuwenigerhobeneLohnsteuerin Anspruchgenommen
werden kann. Die $$ 42 bis 42b bleiben unberührt.

(5) Durch Rechtsverordnung kann in den Fällen des
Absatzes2Nr. 1bis7,indenendieEinkünfte,vondenen
der SteuerabzugvomArbeitslohnnicht vorgenommen
wordenist, den Betragvon 800 DeutscheMark über-
steigen,die Besteuerungso gemildertwerden,daßauf
die volle Besteuerung dieser Einkünfte stufenweise
übergeleitetwird.
(6) FürdieDurchführungderVeranlagungindenFäl-

len der Absätze 1 und 2 ist das Finanzamt örtlich
zuständig, in dessen Bezirk der Steuerpflichtige am
Schluß des Veranlagungszeitraums seinen Wohnsitz
oder in Ermangelung eines Wohnsitzes seinen gewöhn-
lichenAufenthalthatte.$ 42 c Abs. 1 Satz 3 undAbs. 2
Sätze 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

846a
BesondereBehandlungvon Einkünften

aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder
Kapitalvermögenim Sinne des $ 43 Abs. 1 Nr. 5
Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Land- und

Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder Kapitalvermögen
ist durch den Steuerabzug vom Kapitalertrag ab-
gegolten,soweites sichumKapitalerträgeimSinnedes
843 Abs. 1 Nr. 5 handelt und der Steuerpflichtige wegen
derSteuerabzugsbeträgenichtinAnspruchgenommen
werden kann.

847
(weggefallen)
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v1.
(weggefallen)

848
(weggefallen)

VI. Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger

849
BeschränktsteuerpflichtigeEinkünfte

(1) Inländische Einkünfte im Sinne der beschränkten
Einkommensteuerpflicht (8 1 Abs. 4) sind
1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen Land-

undForstwirtschaft(88 13, 14);
2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb (88 15 bis 17),

a) für den im Inland eine Betriebsstätte unterhalten
wirdoderein ständigerVertreterbestelltist,

b) die durch den Betrieb eigener oder gecharterter
Seeschiffe oder Luftfahrzeuge aus Beförderun-
gen zwischen inländischen und von inländi-
schen zu ausländischen Häfen erzielt werden,
einschließlich der Einkünfte aus anderen mit sol-
chen Beförderungen zusammenhängenden,
sich auf das Inland erstreckenden Beförde-
rungsleistungen,
die von einem Unternehmen im Rahmen einer
internationalen Betriebsgemeinschaft oder
eines Pool-Abkommens, bei denen ein Unter-
nehmen mit Sitz oder Geschäftsleitung im Inland
die Beförderung durchführt, aus Beförderungen
undBeförderungsleistungennachBuchstabeb
erzielt werden,

2

d) die, soweit sie nicht zu den Einkünften im Sinne
der Nummern 3 und 4 gehören, durch künstleri-
sche, sportliche,artistischeoder ähnlicheDar-
bietungen im Inland oder durch deren Verwer-
tung im Inland erzielt werden, einschließlich der
Einkünfte aus anderen mit diesen Leistungen
zusammenhängenden Leistungen, unabhängig
davon,wemdie Einnahmenzufließen,oder
die unter den Voraussetzungen des $ 17 aus der
Veräußerung eines Anteils an einer Kapitalge-
sellschaft erzielt werden, die ihren Sitz oder ihre
Geschäftsleitung im Inland hat;

3. Einkünfteaus selbständigerArbeit (8 18), die im
Inland ausgeübt oder verwertet wird oder worden
ist;

4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (8 19), die
im Intand ausgeübt oder verwertet wird oder wor-
den ist, und Einkünfte, die aus inländischen öffent-
lichen Kassen einschließlich der Kassen der Deut-
schen Bundesbahn und der Deutschen Bundes-
bank mit Rücksicht auf ein gegenwärtiges oder frü-
heresDienstverhältnisgewährtwerden;

©

5. Einkünfteaus KapitalvermögenimSinne des
a) 820 Abs. 1Nr. 1,2,4 und6,wennderSchuldner

Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland
hat; dies gilt auch für Erträge aus Wandel-
anleihen und Gewinnobligationen;

'b) 8 20 Abs. 1 Nr.3;
c) 8 20 Abs. 1 Nr. 5 und 7, wenn

aa) das Kapitalvermögenaus Genußrechten
besteht, die nicht in $ 20 Abs. 1 Nr. 1
genanntsind,oder

bb) das Kapitalvermögendurchinländischen
Grundbesitz, durch inländische Rechte, die
den Vorschriften des bürgerlichen Rechts
überGrundstückeunterliegen,oder durch
Schiffe,die in ein inländischesSchiffsregi-
ster eingetragen sind, unmittelbar oder
mittelbargesichertist.Ausgenommensind
Zinsen aus Anleihen und Forderungen, die
ineinöffentlichesSchuldbucheingetragen
oder über die Sammelurkunden im Sinne
des 8 9a des Depotgesetzes oder Teil-
schuldverschreibungen ausgegeben sind.

Die Vorschriftdes $ 20 Abs. 2 gilt entsprechend;
6. Einkünfte aus Vermietungen und Verpachtung

(8 21), wenn das unbewegliche Vermögen, die
Sachinbegriffe oder Rechte im Inland belegen oder
in ein inländisches öffentliches Buch oder Register
eingetragen sind oder in einer inländischen
Betriebsstätte oder in einer anderen Einrichtung
verwertet werden;

7. sonstige Einkünfte im Sinne des & 22 Nr. 1, soweit
sie dem Steuerabzug unterworfen werden;

8. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Nr. 2, soweit
es sich um Spekulationsgeschäftemit inländi-
schen Grundstücken oder mit inländischen Rech-
ten handelt, die den Vorschriften des bürgerlichen
Rechts über Grundstücke unterliegen;

8a. sonstige Einkünfte im Sinne des 8 22 Nr. 4;
9. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Nr. 3, auch

wenn sie bei Anwendung dieser Vorschrift einer
anderen Einkunftsart zuzurechnen wären, soweit
es sich um Einkünfte aus der Nutzung beweglicher
Sachen im Inlandoder aus der Überlassungder
Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von gewerb-
lichen, technischen, wissenschaftlichen und ähnli-
chen Erfahrungen, Kenntnissen und Fertigkeiten,
z.B. Plänen, Mustern und Verfahren, handelt, die im
Inlandgenutztwerdenoder wordensind; dies gilt
nicht, soweit es sich um steuerpflichtige Einkünfte
im Sinne der Nummern 1 bis 8 handelt.

(2) Im Ausland gegebene Besteuerungsmerkmale
bleiben außer Betracht, soweit bei ihrer Berücksichti-
gung inländischeEinkünfteim Sinne des Absatzes 1
nichtangenommenwerdenkönnten.

(3) Bei Schiffahrt- und Luftfahrtunternehmen sind die
Einkünfte im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe b
mit5vomHundertderfürdieseBeförderungsleistungen
vereinbarten Entgelte anzusetzen. Das gilt auch, wenn
solche Einkünfte durch eine inländische Betriebsstätte
oder einen inländischen ständigen Vertreter erzielt wer-
den (Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe a). Das gilt nicht in den
Fällendes Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabec.

(4) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 sind Einkünfte
steuerfrei, die ein beschränkt Steuerpflichtiger mit
WohnsitzodergewöhnlichemAufenthaltin einemaus-
ländischen Staat durch den Betrieb eigener oder
gecharterter Schiffe oder Luftfahrzeuge aus einem
Unternehmenbezieht,dessenGeschäftsleitungsich in



dem ausländischen Staat befindet. Voraussetzung für
die Steuerbefreiung ist, daß dieser ausländische Staat
Steuerpflichtigen mitWohnsitz oder gewöhnlichem Auf-
enthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes eine ent-
sprechende Steuerbefreiung für derartige Einkünfte
gewährt und daß der Bundesminister für Verkehr die
Steuerbefreiung nach Satz 1 für verkehrspolitisch unbe-
denklich erklärt hat.

8 50
Sondervorschriftenfür beschränktSteuerpflichtige
(1) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Betriebsaus-

gaben ($ 4 Abs. 4 bis 6) oder Werbungskosten (8 9) nur
insoweit abziehen, als sie mit inländischen Einkünften in
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Die Vorschrift
des $ 10 ist nur hinsichtlich der als Sonderausgaben
abzugsfähigen Teile der Vermögensabgabe anzuwen-
den. Die Vorschrift des $ 10 distnur anzuwenden, wenn
Verlustein wirtschaftlichemZusammenhangmitinlän-
dischen Einkünften stehen und sich aus Unterlagen
ergeben, die im Inland aufbewahrt werden. Die Vor-
schriften des $ 34 sind nur insoweit anzuwenden, als sie
sich auf Gewinne aus der Veräußerung eines land- und
forstwirtschaftlichen Betriebs (8 14), eines Gewerbe-
betriebs (8 16), einer wesentlichen Beteiligung (8 17)
oder auf Veräußerungsgewinne im Sinne des $ 18
Abs. 3 beziehen. Die übrigen Vorschriften der 88 10 und
34 und die Vorschriften der 88 9a, 10c, 16 Abs. 4
Satz3,$ 20Abs.4, 8824a,32,32 aAbs.6, 8833,33 a,
33 b und 33 c sind nicht anzuwenden.

(2) Bei Einkünften, die dem Steuerabzug unterliegen,
und bei Einkünften im Sinne des 8 20 Abs. 1 Nr. 5 und
7 ist für beschränkt Steuerpflichtige ein Ausgleich mit
Verlusten aus anderen Einkunftsarten nicht zulässig.
Einkünfte im Sinne des Satzes 1 dürfen bei einem Ver-
lustabzug (8 10.d) nicht berücksichtigt werden.

(3)DieEinkommensteuerbemißtsichbeibeschränkt
Steuerpflichtigen, die veranlagt werden, nach $ 32a
Abs. 1;dabeiisteinSonderfreibetragvon864Deutsche
Mark vom Einkommen abzuziehen. Die Einkommen-
steuer beträgt mindestens 25 vom Hundert des Einkom-
mens. Dieser Mindeststeuersatz gilt nicht für natürliche
PersonenmitWohnsitzoder gewöhnlichemAufenthalt
in der Deutschen Demokratischen Republik oder Berlin
(Ost).
(4) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 sind bei

beschränkt einkommensteuerpflichtigenArbeitneh-
mern insoweit, als sie Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit im Sinne des 8 49 Abs. 1 Nr. 4 beziehen, die Vor-
schriften der 8 9a Nr. 1, 8 10 Abs. 1 Nr. 1,1a, 4 bis 7,
8 10c Abs. 1, 8 10c Abs. 3 ohne Möglichkeit, die tat-
sächlichen Aufwendungen nachzuweisen, 88 24a, 32
Abs. 8 sowie $ 33a Abs. 1 für ein Kind des Arbeit-
nehmers im Sinne des $ 32 Abs. 1,3 bis 5 anzuwenden:
die Jahres- und Monatsbeträge ermäßigen sich zeit-
anteilig,wennEinkünfteimSinnedes 8 49 Abs. 1 Nr.4
nicht während eines vollen Kalenderjahrs oder Kalen-
dermonatszugeflossensind.Absatz 3 Satz 2 istnicht
anzuwenden.
(5) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem Steu-

erabzug vom Arbeitslohn oder vom Kapitalertrag oder
dem Steuerabzug auf Grund des 8 50 a unterliegen, gilt
bei beschränkt Steuerpflichtigen durch den Steuerab-
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zug als abgegolten. 8 36 Abs. 2 Nr. 3 ist nicht anzuwen-
den.Die Sätze 1 und2 geltennicht,wenn
1. die Einkünfte Betriebseinnahmen eines inländischen

Betriebssind oder
2. nachträglich festgestellt wird, daß die Voraussetzun-

gen der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht im
Sinne des $ 1 Abs. 2 oder 3 nicht vorgelegen haben;
8 39 Abs. 5a ist sinngemäßanzuwenden.
(6) 8 34c Abs. 1 bis 3 ist bei Einkünftenaus Land-

und Forstwirtschaft,Gewerbebetrieboder selbständi-
ger Arbeit, für die im Inland ein Betrieb unterhalten wird,
entsprechendanzuwenden,soweitdarinnichtEinkünfte
aus einem ausländischen Staat enthalten sind, mit
denenderbeschränktSteuerpflichtigedortineinemder
unbeschränktenSteuerpflicht ähnlichen Umfang zu
einerSteuervomEinkommenherangezogenwird.
(7) Die obersten Finanzbehörden der Länder können

mit Zustimmung des Bundesministers der Finanzen die
Einkommensteuer bei beschränkt Steuerpflichtigen
ganz oder zum Teil erlassen oder in einem Pausch-
betrag festsetzen, wenn es aus volkswirtschaftlichen
Gründen zweckmäßig ist oder eine gesonderte
Berechnung der Einkünfte besonders schwierig ist.

850a
Steuerabzugbei beschränktSteuerpflichtigen

(1) Bei beschränktsteuerpflichtigenMitgliederndes
Aufsichtsrats (Verwaltungsrats) von inländischen
Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaftenauf
Aktien, Berggewerkschaften, Gesellschaften mit
beschränkter Haftung und sonstigen Kapitalgesell-
schaften,GenossenschaftenundPersonenvereinigun-
gen des privaten und des öffentlichen Rechts, bei denen
die Gesellschafter nicht als Unternehmer(Mitunter-
nehmer) anzusehen sind, unterliegen die Vergütungen
jederArt,dieihnenvondengenanntenUnternehmungen
für die Überwachungder Geschäftsführunggewährt
werden (Aufsichtsratsvergütungen), dem Steuerabzug
(Aufsichtsratsteuer).
(2) Die Aufsichtsratsteuerbeträgt30 vom Hundert

der Aufsichtsratsvergütungen.
(3) Dem Steuerabzug unterliegt der volle Betrag der

Aufsichtsratsvergütung ohne jeden Abzug. Werden
Reisekosten (Tagegelderund Fahrtauslagen)beson-
ders gewährt, so gehören sie zu den Aufsichtsratsver-
gütungen nur insoweit, als sie die tatsächlichen Ausla-
gen übersteigen.
(4) Die Einkommensteuerwird bei beschränkt

SteuerpflichtigenimWegedes Steuerabzugserhoben
1. bei Einkünften, die durch künstlerische, sportliche,
artistische oder ähnliche Darbietungenim Inland
oder durch deren Verwertung im Inland erzielt wer-
den, einschließlich der Einkünfte aus anderen mit
diesen Leistungen zusammenhängendenLeistun-
gen, unabhängig davon, wem die Einnahmen zuflie-
Ben (8 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabed),

2. bei Einkünftenaus der Ausübungoder Verwertung
einer Tätigkeitals Künstler,Berufssportler,Schrift-
steller, Journalist oder Bildberichterstatterein-
schließlich solcher Tätigkeiten für den Rundfunk oder
Fernsehfunk($&49 Abs. 1 Nr.2 bis 4),
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3. beiEinkünften,die aus VergütungenfürdieNutzung
beweglicher Sachen oder für die Überlassung der
Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von Rechten,
insbesondere von Urheberrechten und gewerblichen
Schutzrechten, von gewerblichen, technischen,
wissenschaftlichen und ähnlichen Erfahrungen,
Kenntnissen und Fertigkeiten, z. B. Plänen, Mustern
und Verfahren, herrühren (8 49 Abs. 1 Nr. 2, 3, 6
und9).

Der Steuerabzug beträgt 25 vom Hundert der Einnah-
men.Soweit die Tätigkeit imSinne der Nummern 1 und 2
im Inland ausgeübt wird oder worden ist, beträgt der
Steuerabzug 15 vom Hundert der Einnahmen. Dem
SteuerabzugunterliegtdervolleBetragderEinnahmen.
Abzüge, z.B. für Betriebsausgaben, Werbungskosten,
Sonderausgaben und Steuern, sind nicht zulässig.
(5) Die Steuerentstehtin demZeitpunkt,in demdie

Aufsichtsratsvergütungen (Absatz 1) oder die Vergü-
tungen(Absatz4) demGläubigerderAufsichtsratsver-
gütungen oder der Vergütungen zufließen. In diesem
Zeitpunkt hat der Schuldner der Aufsichtsratsvergütun-
gen oderder Vergütungenden Steuerabzugfür Rech-
nung des beschränkt steuerpflichtigen Gläubigers
(Steuerschuldner) vorzunehmen. Er hat die innerhalb
einesKalendervierteljahrseinbehalteneSteuer jeweils
bis zum 10. des dem Kalendervierteljahr folgenden
Monats an das für ihn zuständige Finanzamt abzu-
führen.DerbeschränktSteuerpflichtigeistbeimSteuer-
abzugvon Aufsichtsratsvergütungenoder von Vergü-
tungen Steuerschuldner. Der Schuldner der Aufsichts-
ratsvergütungen oder der Vergütungen haftet aber für
dieEinbehaltungundAbführungderSteuer.DerSteuer-
schuldner wird nur in Anspruch genommen,
1. wennderSchuldnerderAufsichtsratsvergütungoder

der Vergütungen diese nicht vorschriftsmäßig
gekürzt hat oder

2. wenn der beschränkt steuerpflichtige Gläubiger
weiß, daß der Schuldner die einbehaltene Steuer
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat, und dies dem
Finanzamt nicht unverzüglich mitteilt.
(6) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt werden,

daß bei Vergütungen für die Nutzung oder das Recht auf
Nutzung von Urheberrechten (Absatz 4 Buchstabe b),
wenn die Vergütungen nicht unmittelbar an den Gläubi-
ger, sondern an einen Beauftragten geleistet werden, an
Stelle des Schuldnersder Vergütungder Beauftragte
die Steuer einzubehalten und abzuführen hat und für die
EinbehaltungundAbführunghaftet.
(7) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer von

beschränkt steuerpflichtigen Einkünften, soweit diese
nicht bereits dem Steuerabzug unterliegen, im Wege
des Steuerabzugs erheben, wenn dies zur Sicherstel-
lung des Steueranspruchs zweckmäßig ist. Das Finanz-
amt bestimmt hierbei die Höhe des Steuerabzugs.

IX. SonstigeVorschriften,
Ermächtigungs-undSchlußvorschriften

850b
Prüfungsrecht

DieFinanzbehördensindberechtigt,Verhältnisse,die
für die Anrechnung oder Vergütung von Körperschaft-

steuer oder für die Anrechnung oder Erstattung von
Kapitalertragsteuer von Bedeutung sind oder der Auf-
klärung bedürfen, bei den am Verfahren Beteiligten zu
prüfen. Die $$ 193 bis 203 der Abgabenordnung gelten
sinngemäß.

850c
Wertminderung von Anteilen
durchGewinnausschüttungen

(1) Hat ein zur Anrechnung von Körperschaftsteuer
berechtigterSteuerpflichtigereinen Anteil an einer
unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft
von einem nichtanrechnungsberechtigten Anteilseigner
erworben, sind Gewinnminderungen, die
1. durchden Ansatzdes niedrigerenTeilwertsoder
2. durchVerlusteaus derVeräußerungoderEntnahme

des Anteils
imJahr des Erwerbsoder in einemderfolgendenneun
Jahre entstehen, bei der Gewinnermittlung nicht zu
berücksichtigen, soweit der Ansatz des niedrigeren
TeilwertsoderderVerlustnuraufGewinnausschüttun-
genzurückgeführtwerdenkannunddieGewinnminde-
rungeninsgesamtden Sperrbetragim Sinne des Ab-
satzes 4 nicht übersteigen.Als Erwerb im Sinne des
Satzes 1 gilt nicht der Erwerb durch Erbanfall oder durch
Vermächtnis.

(2) Setzt die Kapitalgesellschaftnach demErwerb
des Anteils ihrNennkapitalherab,ist Absatz1 sinnge-
mäß anzuwenden, soweit für Leistungen an den Steuer-
pflichtigenverwendbaresEigenkapital im Sinne des
8 29 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzesals ver-
wendetgilt.

(3) Wird die Kapitalgesellschaft im Jahr des Erwerbs
oder in einemder folgendenneunJahre aufgelöstund
abgewickelt,erhöht sich der hierdurchentstehende
Gewinndes SteuerpflichtigenumdenSperrbetrag.Das
gleiche gilt, wenn die Abwicklung der Gesellschaft
unterbleibt,weilüberihrVermögendas Konkursverfah-
ren eröffnet worden ist.

(4) Sperrbetragist derUnterschiedsbetragzwischen
den Anschaffungskostenund dem Nennbetragdes
Anteils. Hat der Erwerber keine Anschaffungskosten,
tritt an deren Stelle der für die steuerliche Gewinnermitt-
lungmaßgebendeWert.DerSperrbetragverringertsich,
soweit eine Gewinnminderung nach Absatz 1 nicht an-
erkanntwordenist. In den Fällender Kapitalherabset-
zung sowie der Auflösung der Kapitalgesellschaft
erhöhtsich derSperrbetragumdenTeil des Nennkapi-
tals,deraufdenerworbenenAnteilentfälltundimZeit-
punktdes Erwerbsnach$ 29Abs.3 des Körperschaft-
steuergesetzes zum verwendbarenEigenkapitalder
Kapitalgesellschaftgehört.
(5) Wird ein Anteil an einer unbeschränkt steuer-

pflichtigenKapitalgesellschaftzu Bruchteilenoder zur
gesamtenHand erworben,geltendie Absätze 1 bis 4
sinngemäß, soweit die Gewinnminderungen anteilig auf
anrechnungsberechtigte Steuerpflichtige “entfallen.
Satz 1 gilt sinngemäß für anrechnungsberechtigte stille
Gesellschafter, die Mitunternehmer sind.

(6) Wird ein nichtanrechnungsberechtigterAnteils-
eigner mit einem Anteil an einer Kapitalgesellschaft



anrechnungsberechtigt, sind die Absätze 1 bis 5 inso-
weit sinngemäßanzuwenden.Gehört der Anteil zu
einemBetriebsvermögen,trittandieStellederAnschaf-
fungskosten der Wert, mit dem der Anteil nach den Vor-
schriften über die steuerliche Gewinnermittlung in einer
Bilanz zu dem Zeitpunkt anzusetzen wäre, in dem die
Anrechnungsberechtigungeintritt.

(7) Bei Rechtsnachfolgern des anrechnungsberech-
tigten Steuerpflichtigen, die den Anteil innerhalb des in
Absatz 1 bezeichneten Zeitraums erworben haben, sind
während der Restdauer dieses Zeitraums die Absätze 1
bis 6 sinngemäßanzuwenden.Dasgleichegiltbeijeder
weiterenRechtsnachfolge.
(8)DieAbsätze1bis6 sindnichtanzuwenden,wenn

die Anschaffungskostender imVeranlagungszeitraum
erworbenen Anteile höchstens 100 000 Deutsche Mark
betragen. Hat der Erwerber die Anteile über ein Kredit-
institut erworben, das den Kaufauftrag über die Börse
ausgeführt hat, sind die Absätze 1 bis 7 nicht an-
zuwenden.
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Ermächtigung

(1)DieBundesregierungwirdermächtigt,mitZustim-
mungdes Bundesrates
1. zur Durchführungdieses Gesetzes Rechtsverord-

nungen zu erlassen, soweit dies zur Wahrung der
Gleichmäßigkeitbei der Besteuerung,zur Beseiti-
gung von Unbilligkeiten in Härtefällen oder zur Ver-
einfachung des Besteuerungsverfahrens erforderlich
ist, und zwar:
a) über die Abgrenzung der Steuerpflicht, die

Beschränkung der Steuererklärungspflicht auf die
Fälle, in denen eine Veranlagung in Betracht
kommt, und über die den Einkommensteuererklä-
rungen beizufügenden Unterlagen,

b) überdieErmittlungderEinkünfteunddieFeststel-
lungdes Einkommenseinschließlichderabzugs-
fähigenBeträge,

c) über die Veranlagung, die Anwendung der Tarif-
vorschriften und die Regelung der Steuerentrich-
tungeinschließlichder Steuerabzüge,

d) über die Besteuerungder beschränkt Steuer-
pflichtigen einschließlich eines Steuerabzugs;

2. Vorschriften durch Rechtsverordnung zu erlassen
a) über die sich aus der Aufhebung oder Änderung

von Vorschriften dieses Gesetzes ergebenden
Rechtsfolgen, soweit dies zur Wahrung der
Gleichmäßigkeitbei der Besteuerungoder zur
Beseitigung von Uhnbilligkeiten in Härtefällen
erforderlich ist;
nach denen für jeweils zu bestimmende Wirt-
schaftsgüter des Umlaufvermögenseine den
steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage für
PreissteigerungeninHöheeinesVomhundertsat-
zes des sich nach $ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1
ergebenden Werts dieser Wirtschaftsgüter zuge-
lassen werden kann, wenn ihre Börsen- oder
Marktpreise (Wiederbeschaffungspreise) am
Bilanzstichtag gegenüber den Börsen- oder
Marktpreisen (Wiederbeschaffungspreisen)am

b=

vorangegangenen Bilanzstichtag wesentlich
gestiegen sind. Der Vomhundertsatz istnach dem
Umfang dieser Preissteigerungzu bestimmen;
dabei ist ein angemessenerTeil der Preissteige-
rungunberücksichtigtzu lassen.DieRücklagefür
Preissteigerungen ist spätestens bis zum Ende
des auf die Bildung folgendensechsten Wirt-
schaftsjahrs gewinnerhöhend aufzulösen. Bei
wesentlichen Preissenkungen, die auf die Preis-
steigerungen im Sinne des Satzes 1 folgen, kann
dievolleoderteilweiseAuflösungderRücklagezu
einem früheren Zeitpunkt bestimmt werden;
über eine Beschränkung des Abzugs von Ausga-
ben zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke im
Sinnedes $ 10baufZuwendungenanbestimmte
Körperschaften, Personenvereinigungen oder
VermögensmassensowieübereineAnerkennung
gemeinnütziger Zwecke als besonders förde-
rungswürdig;

d) überVerfahren,die in denFällendes $ 38 Abs. 1
Nr. 2 den Steueranspruch der Bundesrepublik
Deutschlandsichernoder die sicherstellen,daß
bei Befreiungen im Ausland ansässiger Leihar-
beitnehmer von der Steuer der Bundesrepublik
Deutschland auf Grund von Abkommen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung die ordnungsge-
mäße Besteuerung im Ausland gewährleistet ist.
Hierzukann nach Maßgabezwischenstaatlicher
Regelungenbestimmtwerden,daß
aa) der Entleiher in dem hierzu notwendigen

Umfangan derartigenVerfahrenmitwirkt,
bb) er sich im Haftungsverfahrennicht auf die

Freistellungsbestimmungen des Abkom-
mens berufen kann, wenn er seine Mitwir-
kungspflichten verletzt;

e) bis i) (weggefallen);
k) über eine Abschreibungsfreiheitoder Steuer-

ermäßigungen für bestimmte Wirtschaftsge-
bäude,fürUm-undAusbautenanWirtschaftsge-
bäuden,für Hofbefestigungenund Wirtschafts-
wege, für bestimmte bewegliche Güter des
Anlagevermögens einschließlich Betriebsvorrich-
tungen bei buchführenden und nichtbuchführen-
den Land- und Forstwirten.Dabei ist für diese
Wirtschaftsgebäude sowie für Um- und Ausbau-
ten von einer höchstens 30jährigen Nutzungs-
dauer auszugehen. Die bschreibungsfreiheit oder
Steuerermäßigung kann auch bei Zuschüssen zur
Finanzierung der Anschaffung oder Herstellung
von Wirtschaftsgütern im Sinne des Satzes 1
zugelassenwerden,wenn mit den Zuschüssen
ein Recht auf Mitbenutzungdieser Wirtschafts-
güter erworben wird. Die Abschreibungsfreiheit
oder Steuerermäßigung auf Grund der vorstehen-
den Fassung dieser Ermächtigung kann erstmals
für Wirtschaftsjahre zugelassen werden, die im
Veranlagungszeitraum 1964 beginnen;

I) (weggefallen);
m) nachdenenjeweilszubestimmendeWirtschafts-

güterdes UmlaufvermögensausländischerHer-
kunft,welchedienachstehendbezeichnetenVor-
aussetzungen erfüllen und nach dem Erwerb
weder bearbeitetnoch verarbeitetworden sind,
stattmitdemsich nach8 6 Abs. 1 Nr.2 ergeben-

c -
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denWertmitdemfolgendenWertangesetztwer-
den können:
aa) Wirtschaftsgüter,derenPreis aufdemWelt-

markt wesentlichen Schwankungen unter-
liegt,miteinemWert,derbis zu 20vomHun-
dertunterdenAnschaffungskostenoderdem
niedrigeren Börsen- oder Marktpreis (Wie-
derbeschaffungspreis)des Bilanzstichtags
liegt,

bb) Wirtschaftsgüter,die wegen ihrerbesonde-
ren volkswirtschaftlichen Bedeutung zur
Deckungdes Bedarfs der deutschenWirt-
schaft erforderlich sind (Waren des volks-
wirtschaftlich vordringlichenBedarfs), mit
einemWert,der bei einemMehrbestandan
diesenWarenbis zu 30vomHundertundbei
dem übrigen Bestand bis zu 20 vom Hundert
unter den Anschaffungskostenoder dem
niedrigeren Börsen- oder Marktpreis
(Wiederbeschaffungspreis)des Bilanzstich-
tags liegt; statt des Abschlags auf einen
MehrbestandkannbeideneinzelnenWaren
des volkswirtschaftlichvordringlichenBe-
darfseinAbschlagbiszu30vomHundertvon
denAnschaffungskostenoderdemniedrige-
ren Börsen- oder Marktpreis (Wiederbe-
schaffungspreis)des Bilanzstichtagszuge-
lassen werden,soweitdieseWaren imGel-
tungsbereichdieses Gesetzes neben den
handelsüblichenVorräten eingelagertwer-
den und nur unter besonders zu bestimmen-
den BedingungendemLager (Sonderlager)
entnommenwerdenkönnen.
EinMehrbestandist anzunehmen,soweitder
mengenmäßigeBestand der Waren am
Schluß des Wirtschaftsjahrs im einzelnen
und insgesamtden Bestandan einemnoch
zu bestimmendenZeitpunkt,der nach dem
31. Dezember1954 liegt,übersteigt.Hierbei
sind nurWarenzu berücksichtigen,die sich
imGeltungsbereichdieses Gesetzes befin-
den.

DerWertansatznach Doppelbuchstabebb kann
nur in Wirtschaftsjahrenzugelassenwerden,die
vor dem 1. Januar 1974 enden. ErfüllenWirt-
schaftsgüter die Voraussetzungen zu Doppel-
buchstabeaa und zu Doppelbuchstabebb, so
kann der Wertansatz nach Wahl des Steuerpflich-
tigen entwedernach Doppelbuchstabeaa oder
nach Doppelbuchstabebb zugelassen werden.
FürWirtschaftsgüter,fürdiedas LandBerlinver-
tragliichdas mit der Einlagerung verbundene
Preisrisiko übernommenhat, ist ein Wertansatz
nach Doppelbuchstabeaa oder nach Doppel-
buchstabe bb nicht zulässig;
über Sonderabschreibungen
aa) im Tiefbaubetriebdes Steinkohlen-, Pech-

kohlen-, Braunkohlen- und Erzbergbaues bei
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens
unterTage undbeibestimmtenmitdemGru-
benbetrieb unter Tage in unmittelbarem
Zusammenhang stehenden, der Förderung,
Seilfahrt,WasserhaltungundWetterführung
sowie der Aufbereitung des Minerals dienen-

den Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens über Tage, soweit die Wirtschaftsgüter

für die Errichtung von neuen Förder-
schachtanlagen, auch in Form von
Anschlußschachtanlagen,
für die Errichtung neuer Schächte sowie
die Erweiterung des Grubengebäudes
und den durch Wasserzuflüsse aus still-
liegenden Anlagen bedingten Ausbau der
Wasserhaltung bestehender Schacht-
anlagen,
für Rationalisierungsmaßnahmenin der
Hauptschacht-, Blindschacht-, Strek-
ken- undAbbauförderung,im Strecken-
vortrieb,in der Gewinnung,Versatzwirt-
schaft, Seilfahrt, Wetterführung und
Wasserhaltungsowie in der Aufberei-
tung,
für dieZusammenfassungvonmehreren
Förderschachtanlagen zu einer einheitli-
chen Förderschachtanlage
und
für den Wiederaufschluß_ stilliegender
Grubenfelder und Feldesteile,

bb) im Tagebaubetrieb des Braunkohlen- und
Erzbergbaues
bei bestimmten Wirtschaftsgütern des
beweglichenAnlagevermögens(Grubenauf-
schluß, Entwässerungsanlagen,Großgeräte
sowie Einrichtungendes Grubenrettungs-
wesens undderErstenHilfeundimErzberg-
bauauchAufbereitungsanlagen),die

für die Erschließung neuer Tagebaue,
auch in Form von Anschlußtagebauen, für
Rationalisierungsmaßnahmenbeilaufen-
den Tagebauen,
beimÜbergangzumTieftagebaufürdie
Freilegung und Gewinnung der Lager-
stätte
und
für die Wiederinbetriebnahme stillgeleg-
ter Tagebaue

von Steuerpflichtigen,die den Gewinnnach 8 5
ermitteln,angeschafftoder hergestelltwerden.
Voraussetzung für die Inanspruchnahmeder
Sonderabschreibungen ist, daß die Förderungs-
würdigkeit der bezeichneten Vorhaben von der
obersten Landesbehörde für Wirtschaft im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft
bescheinigt worden ist. Die Sonderabschrei-
bungenkönnenimWirtschaftsjahrder Anschaf-
fung oder Herstellung und in den vier folgenden
Wirtschaftsjahrenin Anspruch genommenwer-
den, und zwar
bei beweglichenWirtschaftsgütern
des Anlagevermögens

bis zu insgesamt50 vomHundert,
bei unbeweglichenWirtschaftsgütern
des Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs-oder Herstellungskosten.Sie
können bereits für Anzahiungenauf Anschaf-



°

O

Q

fungskosten und fürTeilherstellungskosten zuge-
lassen werden.
Bei den begünstigten Vorhaben im Tagebaube-
trieb des Braunkohlen-und Erzbergbaueskann
außerdem zugelassen werden, daß die aufgewen-
deten Kosten für den Vorabraum bis zu 50 vom
Hundert als sofort abzugsfähige Betriebsaus-
gaben behandelt werden;
(weggefallen);
über die Bemessung der Absetzungen für Abnut-
zung oder Substanzverringerung bei nicht zu
einem Betriebsvermögen gehörenden Wirt-
schaftsgütern, die vor dem 21. Juni 1948 ange-
schafft oder hergestellt oder die unentgeltlich
erworben sind. Hierbei kann bestimmt werden,
daß die Absetzungen für Abnutzung oder Sub-
stanzverringerung nicht nach den Anschaffungs-
oderHerstellungskosten,sondernnachHilfswer-
ten (am 21. Juni 1948 maßgebender Einheitswert,
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des
Rechtsvorgängersabzüglichder von ihmvorge-
nommenen Absetzungen, fiktive Anschaffungs-
kosten an einem noch zu bestimmenden Stich-
tag) zu bemessen sind. Zur Vermeidung von Här-
ten kann zugelassenwerden,daß an Stelle der
Absetzungen für Abnutzung, die nach dem am
21. Juni 1948 maßgebendenEinheitswert zu
bemessen sind, der Betrag abgezogen wird, der
für das Wirtschaftsgut in dem Veranlagungszeit-
raum1947als Absetzungfür Abnutzunggeltend
gemacht werden konnte. Für das Land Berlin tritt
in den Sätzen 1 bis 3 an die Stelle des 21. Juni
1948 jeweils der 1.April 1949;
über erhöhte Absetzungen bei Herstellungs-
kosten
aa) für Maßnahmen,die für den Anschlußeines

imInlandbelegenenGebäudesaneineFern-
wärmeversorgung einschließlich der Anbin-
dung an das Heizsystem erforderlich sind,
wenn die Fernwärmeversorgung überwie-
gend aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopp-
lung, zur Verbrennung von Müll oder zur Ver-
wertung von Abwärme gespeist wird,
für den Einbau von Wärmepumpenanlagen,
Solaranlagenund Anlagenzur Wärmerück-
gewinnung in einem im Inland belegenen
Gebäude einschließlich der Anbindungan
das Heizsystem,
für die Errichtung von Windkraftanlagen,
wenn die mit diesen Anlagen erzeugte Ener-
gie überwiegend entweder unmittelbar oder
durchVerrechnungmit Elektrizitätsbezügen
des Steuerpflichtigen von einem Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen zur Versor-
gung eines im Inland belegenen Gebäudes
des Steuerpflichtigen verwendet wird, ein-
schließlich der Anbindung an das Versor-
gungssystem des Gebäudes,
für die Errichtungvon Anlagen zur Gewin-
nungvonGas, das aus pflanzlichenodertie-
rischen Abfallstoffen durch Gärung unter
Sauerstoffabschlußentsteht, wenn dieses
Gas zur Beheizung eines im Inland belegenen
Gebäudes des Steuerpflichtigenoder zur

bb)

cc)

dd)

r=
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Warmwasserbereitungin einem solchen
Gebäude des Steuerpflichtigenverwendet
wird, einschließlich der Anbindung an das
Versorgungssystemdes Gebäudes,
für den Einbau einer Warmwasseranlage zur
VersorgungvonmehralseinerZapfstelleund
einer zentralen Heizungsanlageoder bei
einerzentralenHeizungs-undWarmwasser-
anlage für den Einbau eines Heizkessels,
einesBrenners,einerzentralenSteuerungs-
einrichtung, einer Wärmeabgabeeinrichtung
undeineÄnderungderAbgasanlageineinem
imInlandbelegenenGebäudeoderineinerim
InlandbelegenenEigentumswohnung,wenn
mit dem Einbau nicht vor Ablauf von zehn
Jahren seit Fertigstellungdieses Gebäudes
begonnenworden ist und der Einbau nach
dem30. Juni 1985 und vor dem 1. Januar
1992fertiggestelltwordenist; entsprechen-
des gilt bei Anschaffungskosten für neue
Einzelöfen,wenn keine Zentralheizungvor-
handenist.

Voraussetzungfür die Gewährungder erhöhten
Absetzungenist, daß die Gebäudein den Fällen
vonDoppelbuchstabeaavordem1.Juli 1983fer-
tiggestellt worden sind; die Voraussetzung ent-
fällt,wennder Anschlußnicht schon imZusam-
menhangmitderErrichtungdes Gebäudesmög-
lich war. Die erhöhtenAbsetzungendürfenjähr-
lich 10 vom Hundert der Aufwendungennicht
übersteigen.Die erhöhtenAbsetzungendürfen
nicht gewährtwerden,wenn für dieselbe Maß-
nahme eine Investitionszulage in Anspruch
genommenwird. Sind die AufwendungenErhal-
tungsaufwand und entstehen sie bei Einfamilien-
häusernoderWohnungenin anderenGebäuden,
deren Nutzungswert nach $ 21a ermittelt wird
undbeidenendieVoraussetzungendesSatzes2
vorliegen,so kannderAbzugdieserAufwendun-
gen mitgleichmäßigerVerteilungauf das Kalen-
derjahr,in demdie Arbeitenabgeschlossenwor-
den sind, unddie neunfolgendenKalenderjahre
zugelassen werden;
nachdenenSteuerpflichtigegrößereAufwendun-
gen
aa) fürdieErhaltungvonnichtzueinemBetriebs-

vermögengehörendenGebäuden,die über-
wiegendWohnzweckendienen,
zur Erhaltung eines Gebäudes in einem förm-
lich festgelegten Sanierungsgebiet oder
städtebaulichenEntwicklungsbereich,diefür
Maßnahmenim Sinne des $39 e des Bun-
desbaugesetzesunddes $ 43 Abs. 3 Satz 2
des Städtebauförderungsgesetzesaufge-
wendetwordensind,
zur Erhaltungvon Gebäuden,die nach den
jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften
Baudenkmälersind, soweit die Aufwendun-
gen nach Art und Umfang zur Erhaltung des
Gebäudes als Baudenkmalund zu seiner
sinnvollenNutzungerforderlichsind,

aufzweibis fünfJahre gleichmäßigverteilenkön-
nen. In den Fällen von Doppelbuchstabe cc sind
die Denkmaleigenschaftdes Gebäudes und die

ee)

bb)

cc)
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Voraussetzung,daßdie AufwendungennachArt
undUmfangzurErhaltungdesGebäudesals Bau-
denkmalundzu seinersinnvollenNutzungerfor-
derlichsind,durcheineBescheinigungder nach
Landesrechtzuständigenoder von der Landes-
regierungbestimmtenStelle nachzuweisen;
nachdenenbeiAnschaffungoderHerstellungvon
abnutzbaren beweglichen und bei Herstellung von
abnutzbaren unbeweglichen Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens auf Antrag ein Abzug von
der Einkommensteuer für den Veranlagungszeit-
raum der Anschaffung oder Herstellung bis zur
Höhe von 7,5 vom Hundert der Anschaffungs-
oderHerstellungskostendieserWirtschaftsgüter
vorgenommen werden kann, wenn eine Störung
des gesamtwirtschaftlichenGleichgewichtsein-
getreten ist oder sich abzeichnet, die eine nach-
haltige Verringerung der Umsätze oder der
Beschäftigung zur Folge hatte oder erwarten läßt,
insbesondere bei einem erheblichen Rückgang
der Nachfrage nach Investitionsgütern oder Bau-
leistungen.Bei der Bemessungdes vonder Ein-
kommensteuer abzugsfähigen Betrags dürfen nur
berücksichtigt werden
aa) die Anschaffungs- oder Herstellungskosten

von beweglichen Wirtschaftsgütern, die
innerhalb eines jeweils festzusetzenden
Zeitraums, der ein Jahr nicht übersteigen darf
(Begünstigungszeitraum), angeschafft oder
hergestelltwerden,
die Anschaffungs-oder Herstellungskosten
von beweglichen Wirtschaftsgütern, die
innerhalb des Begünstigungszeitraums be-
stellt und angezahltwerdenoder mitderen
Herstellung innerhalb des Begünstigungs-
zeitraums begonnen wird, wenn sie innerhalb
eines Jahres, bei Schiffen innerhalb zweier
Jahre nach Ablauf des Begünstigungszeit-
raums geliefert oder fertiggestellt werden.
Soweit bewegliche Wirtschaftsgüter im
Sinne des Satzes 1mit Ausnahme von Schif-
fen nach Ablauf eines Jahres, aber vor Ablauf
zweier Jahre nach dem Ende des
Begünstigungszeitraums geliefert oder fer-
tiggestellt werden, dürfen bei Bemessung
des Abzugs von der Einkommensteuer die bis
zumAblaufeinesJahres nachdemEndedes
Begünstigungszeitraums aufgewendeten
Anzahlungen und Teilherstellungskosten
berücksichtigt werden,
die Herstellungskosten von Gebäuden, bei
denen innerhalb des Begünstigungszeit-
raums der Antrag auf Baugenehmigung
gestellt wird, wenn sie bis zum Ablauf von
zwei Jahren nach demEnde des Begünsti-
gungszeitraums fertiggestellt werden;

dabeischeidengeringwertigeWirtschaftsgüterim
Sinnedes 8 6 Abs. 2 undWirtschaftsgüter,die in
gebrauchtem Zustand erworben werden, aus. Von
derBegünstigungkönnenaußerdemWirtschafts-
güter ausgeschlossen werden, für die Sonderab-
schreibungen, erhöhte Absetzungen oder die
Investitionszulagenach 8 19 des Berlinförde-
rungsgesetzes in Anspruch genommen werden. In
den Fällen der Doppelbuchstaben bb und cc kön-

bb)

cc)

u-

nen bei Bemessung des von der Einkommen-
steuer abzugsfähigen Betrags bereits die im
Begünstigungszeitraum,imFalldes Doppelbuch-
stabens bb Satz 2 auch die bis zum Ablauf eines
Jahres nach dem Ende des Begünstigungszeit-
raums aufgewendeten Anzahlungen und Teilher-
stellungskosten berücksichtigt werden; der
Abzug von der Einkommensteuer kann insoweit
schon für den Veranlagungszeitraum vorgenom-
men werden, in dem die Anzahlungen oder Teil-
herstellungskostenaufgewendetworden sind.
Übersteigt der von der Einkommensteuer abzugs-
fähige Betrag die für den Veranlagungszeitraum
der Anschaffungoder Herstellunggeschuldete
Einkommensteuer, so kann der übersteigende
Betrag von der Einkommensteuer für den darauf-
folgenden Veranlagungszeitraum abgezogen
werden.Entsprechendesgilt,wenn in den Fällen
der Doppelbuchstabenbb undcc derAbzugvon
der Einkommensteuer bereits für Anzahlungen
oder Teilherstellungskostengeltend gemacht
wird. Der Abzug von der Einkommensteuerdarf
jedoch die für den Veranlagungszeitraum der
Anschaffung oder Herstellung und den folgenden
Veranlagungszeitraum insgesamt zu entrich-
tendeEinkommensteuernichtübersteigen.Inden
Fällendes DoppelbuchstabensbbSatz 2giltdies
mitder Maßgabe,daßan die Stelle des Veranla-
gungszeitraums der Anschaffung oder Herstel-
lung der Veranlagungszeitraum tritt, in dem zuletzt
AnzahlungenoderTeilherstellungskostenaufge-
wendetwordensind.Werden begünstigteWirt-
schaftsgütervon Gesellschaften im Sinne des
& 15 Abs. 1 Nr. 2 und3 angeschafftoder herge-
stellt,so ist der abzugsfähigeBetragnach dem
Verhältnis der Gewinnanteile einschließlich der
Vergütungen aufzuteilen. Die Anschaffungs- oder
HerstellungskostenderWirtschaftsgüter,die bei
Bemessung des von der Einkommensteuer
abzugsfähigen Betrags berücksichtigt worden
sind, werden durch den Abzug von der Einkom-
mensteuer nicht gemindert. Rechtsverordnungen
aufGrunddieserErmächtigungbedürfenderZu-
stimmungdes Bundestages.DieZustimmunggilt
als erteilt, wenn der Bundestag nicht binnen vier
Wochen nach Eingang der Vorlage der Bundes-
regierung die Zustimmung verweigert hat;
(weggefallen);
über Sonderabschreibungenbei abnutzbaren
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die der
Forschung oder Entwicklungdienen und nach
dem 18. Mai 1983 und vor dem 1. Januar 1990
angeschafft oder hergestellt werden.
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Son-
derabschreibungenist,daßdiebeweglichenWirt-
schaftsgüterausschließlichund die unbewegli-
chen Wirtschaftsgüterzu mehr als 33'/3 vom
HundertderForschungoderEntwicklungdienen.
Die Sonderabschreibungen können auch für Aus-
bauten und Erweiterungen an bestehenden Ge-
bäuden, Gebäudeteilen, Eigentumswohnungen
oder im Teileigentum stehenden Räumen zuge-
lassen werden,wenndie ausgebautenoder neu
hergestelltenGebäudeteilezumehrals331/3vom
HundertderForschungoderEntwicklungdienen.
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Die Wirtschaftsgüter dienen der Forschung oder
Entwicklung,wennsie verwendetwerden
aa) zur Gewinnung von neuen wissenschaft-

lichen oder technischenErkenntnissenund
ErfahrungenallgemeinerArt (Grundiagen-
forschung) oder
zur Neuentwicklungvon Erzeugnissenoder
Herstellungsverfahren oder
zur Weiterentwicklung von Erzeugnissen
oder Herstellungsverfahren, soweit wesentli-
che Änderungen dieser Erzeugnisse oder
Verfahren entwickelt werden.

bb)

cc)

Die Sonderabschreibungenkönnen im Wirt-
schaftsjahrderAnschaffungoderHerstellungund
in den vier folgenden Wirtschaftsjahren in
Anspruch genommen werden, und zwar
aa) beibeweglichenWirtschaftsgüterndesAnla-

gevermögens
biszu insgesamt40vomHundert,

bei unbeweglichenWirtschaftsgüterndes
Anlagevermögens,
die zu mehrals 662/3vomHundertder For-
schung oder Entwicklung dienen,

bis zu insgesamt15vomHundert,
dienichtzumehrals 66?/3vomHundert,aber
zu mehr als 33'/3 vom Hundert der For-
schungoderEntwicklungdienen,

biszu insgesamt10vomHundert,
beiAusbautenundErweiterungenan beste-
henden Gebäuden, Gebäudeteilen,Eigen-
tumswohnungenoder im Teileigentumste-
hendenRäumen,wenndieausgebautenoder
neu hergestellten Gebäudeteile
zu mehr als 6623 vom Hundert der For-
schung oder Entwicklung dienen,

biszu insgesamt15vomHundert,
zunichtmehrals 66?/3vomHundert,aberzu
mehrals 331/3vomHundertder Forschung
oderEntwicklungdienen,

bis zu insgesamt 10 vom Hundert

bb)

cc)

der Anschaffungs-oder Herstellungskosten.Sie
können bereits für Anzahlungenauf Anschaf-
fungskostenundfürTeilherstellungskostenzuge-
lassen werden. Die Sonderabschreibungen sind
nurunterderBedingungzuzulassen,daßdieWirt-
schaftsgüter und die ausgebauten oder neu her-
gestelltenGebäudeteilemindestensdrei Jahre
nach ihrer Anschaffung oder Herstellung in dem
erforderlichen Umfang der Forschung oder Ent-
wicklungineinerinländischenBetriebsstättedes
Steuerpflichtigendienen;
(weggefallen);

über Sonderabschreibungen bei Handelsschiffen,
die ineineminländischenSeeschiffsregisterein-
getragen sind und vor dem 1. Januar 1995 von
Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach 8 5 ermit-
teln, angeschafft oder hergestellt worden sind. Im
Fall der Anschaffungeines Handelsschiffes ist
weitere Voraussetzung, daß das Schiff in unge-
brauchtem Zustand vom Hersteller erworben wor-
den ist. Die Sonderabschreibungenkönnen im
Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung

x _

s

z)
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undindenvierfolgendenWirtschaftsjahrenbiszu
insgesamt40 vom Hundertder Anschaffungs-
oder Herstellungskosten in Anspruch genommen
werden.Sie könnenbereitsfür Anzahlungenauf
Anschaffungskostenund für Teilherstellungsko-
sten zugelassen werden. Die Sonderabschrei-
bungensindnurunterderBedingungzuzulassen,
daß die Handelsschiffe innerhalb eines Zeitraums
vonachtJahren nachihrerAnschaffungoderHer-
stellungnicht veräußertwerden; für Anteile an
einemHandelsschiffgilt dies entsprechend.Die
Sätze 1 bis 5 gelten für Schiffe, die der Seefische-
rei dienen,entsprechend.Für Luftfahrzeuge,die
zur gewerbsmäßigenBeförderungvon Personen
oder Sachen im internationalenLuftverkehroder
zur Verwendung zu sonstigen gewerblichen
Zwecken im Ausland bestimmtsind, geltendie
Sätze 1 bis 5 mitder Maßgabe entsprechend, daß
an die Stelle der Eintragungin ein inländisches
SeeschiffsregisterdieEintragungindiedeutsche
Luftfahrzeugrolle, an die Stelle des Höchstsatzes
von40 vomHundertein Höchstsatzvon30 vom
HundertundbeiderVorschriftdesSatzes5andie
Stelle des Zeitraumsvon acht Jahren ein Zeit-
raum von sechs Jahren treten;
über erhöhte Absetzungenbei Herstellungsko-
sten für Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmenimSinnedes 839 edes Bundesbau-
gesetzesundfürMaßnahmenimSinnedes $ 43
Abs.3 Satz 2des Städtebauförderungsgesetzes,
die für Gebäude in einemförmlichfestgelegten
SanierungsgebietoderstädtebaulichenEntwick-
lungsbereich aufgewendet worden sind. Die
erhöhtenAbsetzungen dürfen jährlich 10 vom
Hundert der Aufwendungen nicht übersteigen;
über erhöhte Absetzungenfür Herstellungsko-
sten an Gebäuden,die nach den jeweiligenlan-
desrechtlichenVorschriftenBaudenkmälersind,.
soweit die Aufwendungennach Art und Umfang
zurErhaltungdesGebäudesals Baudenkmalund
zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich sind. Die
Denkmaleigenschaftdes Gebäudes und die
Voraussetzung,daß die AufwendungennachArt
und Umfang zur Erhaltung des Gebäudes als Bau-
denkmalundzu seinersinnvollenNutzungerfor-
derlichsind, sind durcheine Bescheinigungder
nach Landesrecht zuständigen oder von der
LandesregierungbestimmtenStelle nachzuwei-
sen. Die erhöhtenAbsetzungendürfen jährlich
10 vom Hundert der Aufwendungen nicht über-
steigen;
nach denen bei Wirtschaftsgüterndes Vorrats-
vermögensfür denWertansatzvonGold, Silber,
Platin, Palladium und Rhodium unterstellt werden
kann,daß die zuletztangeschafftenoder herge-
stellten Wirtschaftsgüter zuerst verbraucht oder
veräußertwordensind,soweitdies denhandels-
rechtlichenGrundsätzenordnungsmäßigerBuch-
führungentsprichtunddie inderBilanzfürdas im
Kalenderjahr1978endendeWirtschaftsjahraus-
gewiesenenWertansätze (Mindestwerte)nicht
unterschrittenwerden.Voraussetzungist,daßdie
Wirtschaftsgüterzur Erzeugung,Be- oderVerar-
beitungvon Gold, Silber, Platin, Palladiumoder
Rhodium im eigenen Betrieb bestimmt oder im
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eigenen Betrieb erzeugt, bearbeitet oder verarbei-
tet wordensind.Wird dieVerbrauchs-oderVer-
äußerungsfolge nach Satz 1 für den Wertansatz
eines Edelmetalisoder Edelmetallgehaltsunter-
stellt,dürfenRücklagenwegenPreissteigerungen
beidiesemEdelmetallnichtgebildetoderweiter-
geführt werden; die Wertansätze eines Edel-
metalls oder Edelmetallgehaltsdürfen bis zur
Höhe der Mindestwerte um aufgelöste Beträge
aus Rücklagen wegen Preissteigerungen bei
diesemEdelmetallgemindertwerden.Vorausset-
zung für die Unterstellung der Verbrauchs- oder
Veräußerungsfolge nach Satz 1 ist ferner, daß der
Wertansatz des Edelmetalls oder Edelmetall-
gehalts nicht auf Grund der nach Buchstabem
erlassenen Rechtsverordnung ermäßigt wird. Die
Sätze 1 bis 4 geltensinngemäßfür Kupfer;

3. diein$3 Nr.52, 84a Abs. 1 Nr. 1,8 7 Abs. 2, 8 10
Abs. 6,8 19a Abs. 8, 8 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a,
8 26a Abs. 3, 8 34c Abs. 7, 8 46 Abs. 5 und8$50a
Abs. 6 vorgesehenenRechtsverordnungenzu erlas-
sen.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
RechtsverordnungVorschriften zu erlassen, nach
denen die Inanspruchnahme von Sonderabschreibun-
gen underhöhtenAbsetzungensowie die Bemessung
derAbsetzungfürAbnutzungin fallendenJahresbeträ-
gen ganzoder teilweiseausgeschlossenwerdenkön-
nen, wenn eine Störung des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichtseingetretenistodersichabzeichnet,die
erheblichePreissteigerungenmitsichgebrachthatoder
erwartenläßt,insbesondere,wenndieInlandsnachfrage
nach Investitionsgütern oder Bauleistungen das Ange-
bot wesentlich übersteigt.Die Inanspruchnahmevon
Sonderabschreibungen und erhöhten Absetzungen
sowie die Bemessung der Absetzung für Abnutzung in
fallendenJahresbeträgendarfnurausgeschlossenwer-
den
1. fürbeweglicheWirtschaftsgüter,die innerhalbeines

jeweils festzusetzenden Zeitraums, der frühestens
mit dem Tage beginnt, an dem die Bundesregierung
ihrenBeschlußüberdieVerordnungbekanntgibt,und
dereinJahr nichtübersteigendarf,angeschafftoder
hergestellt werden. Für bewegliche Wirtschaftsgüter,
die vorBeginndieses Zeitraumsbestelltundange-
zahlt worden sind oder mit deren Herstellung vor
Beginn dieses Zeitraumsangefangenworden ist,
darf jedoch die Inanspruchnahme von Sonderab-
schreibungenunderhöhtenAbsetzungensowie die
Bemessung der Absetzung für Abnutzung in fallen-
den Jahresbeträgennichtausgeschlossenwerden;

2. für beweglicheWirtschaftsgüterund für Gebäude,
die in dem in Nummer 1 bezeichnetenZeitraum
bestellt werden oder mitderen Herstellung in diesem
Zeitraumbegonnenwird.Als BeginnderHerstellung
gilt bei Gebäudender Zeitpunkt,in demder Antrag
auf Baugenehmigunggestelltwird.

Rechtsverordnungen auf Grund dieser Ermächtigung
bedürfender Zustimmungdes Bundestagesund des
Bundesrates.DieZustimmunggilt als erteilt,wennder
Bundesrat nicht binnen drei Wochen, der Bundestag
nicht binnen vier Wochen nach Eingang der Vorlage der
Bundesregierung die Zustimmung verweigert hat.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnungmit Zustimmungdes Bundesrates
Vorschriften zu erlassen, nach denen die Einkommen-
steuer einschließlichdes Steuerabzugsvom Arbeits-
lohn, des Steuerabzugs vom Kapitalertragund des
Steuerabzugsbei beschränktSteuerpflichtigen
1. um höchstens 10 vom Hundert herabgesetzt werden

kann.Der Zeitraum,für den die Herabsetzunggilt,
darfein Jahr nichtübersteigen;er soll sich mitdem
Kalenderjahr decken. Voraussetzung ist, daß eine
Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
eingetretenist oder sich abzeichnet,die eine nach-
haltige Verringerung der Umsätze oder der Beschäf-
tigungzur Folgehatteodererwartenläßt,insbeson-
dere bei einem erheblichen Rückgang der Nachfrage
nach Investitionsgütern und Bauleistungen oder Ver-
brauchsgütern;

2. um höchstens 10 vom Hundert erhöht werden kann.
Der Zeitraum, für den die Erhöhung gilt, darf ein Jahr
nichtübersteigen;er soll sich mitdemKalenderjahr

. decken. Voraussetzung ist, daß eine Störung des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts eingetreten
ist oder sich abzeichnet, die erhebliche Preissteige-
rungen mit sich gebracht hat oder erwarten läßt, ins-
besondere, wenn die Nachfrage nach Investitions-
gütern und Bauleistungen oder Verbrauchsgütern
das Angebot wesentlich übersteigt.

Rechtsverordnungenauf Grund dieser Ermächtigung
bedürfen der Zustimmung des Bundestages.

(4) Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt,

1. im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden
der Länder die Vordrucke für
a) den in 8 4 Abs. 5 Nr. 2 vorgesehenenNachweis,
b) die in $ 36 b Abs. 2 vorgesehene Bescheinigung,
c) die Erklärungen zur Einkommensbesteuerung

sowiedie in8 39Abs.3 Satz 5, $39 a Abs.2 und
8 42 Abs. 2 vorgesehenenAnträge,

d) die Lohnsteuer-Anmeldung(8 41 a Abs. 1), die
Lohnsteuerbescheinigung(8 41b Abs. 1 Satz 3),
denLohnzettel($ 41 b Abs. 2),

e) die Anmeldungder Kapitalertragsteuer($ 45a
Abs. 1)

unddieMusterdes AntragsaufVergütungvonKör-
perschaftsteuer($36 bAbs.3),derLohnsteuerkarte
(8 39) undder in 8 45 a Abs. 2 und3 vorgesehenen
Bescheinigungenzu bestimmen;

2. diefürdieAnwendungdes 8 32 b Abs. 2 Nr. 1 maß-
gebenden Beträge festzusetzen;

3. den Wortlautdieses Gesetzes und der zu diesem
Gesetz erlassenen Rechtsverordnungenin der
jeweilsgeltendenFassungmitneuemDatum,unter
neuer Überschrift und in neuer Paragraphenfoige
bekanntzumachenund dabei Unstimmigkeitenim
Wortlautzu beseitigen.

851a
Einkommensteuer als Maßstabsteuer

Für Steuern,die nach der veranlagtenEinkommen-
steuerodernachderLohnsteuerbemessenwerden,gilt



als Maßstabsteuerdie festgesetzteEinkommensteuer
oderdie JahreslohnsteuernachAbzug
1. von 300 DeutscheMark für jedes Kind des Steuer-

pflichtigen, für das ein Kinderfreibetrag von 1242
Deutsche Mark,

2. von 600 Deutsche Mark für jedes Kind des Steuer-
pflichtigen, für das ein Kinderfreibetrag von 2484
Deutsche Mark

vomEinkommenabgezogenwird(832Abs.6).Wirddie
Lohnsteuer nach der Steuerklasse IV erhoben, ist der
Abzugsbetrag nach Satz 1 bei jedem Ehegatten zur
Hälfte zu berücksichtigen.

852
Anwendungsvorschriften

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist,
soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes
bestimmtist, erstmals für den Veranlagungszeitraum
1986 anzuwenden. Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn
gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß die vorstehende Fas-
sung erstmals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwen-
den ist, der für einen nach dem 31. Dezember 1985
endendenLohnzahlungszeitraumgezahltwird,undauf
sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 1985
zufließen.
(1a) 8 1 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 sowie $ 3 Nr. 64

sind erstmals für den Veranlagungszeitraum1981
anzuwenden, auf Antrag auch soweit Steuerfestsetzun-
gen für die Veranlagungszeiträume1981 bis 1984
bereits bestandskräftig sind; bei Arbeitnehmern, die
nichtzur Einkommensteuerveranlagtwerden,wird für
die Kalenderjahre1981bis 1984der Lohnsteuer-Jah-
resausgleich durchgeführt, wenn dieser abweichend
von 8 42 Abs. 2 Satz 3 bis zum 30. Juni 1986 beantragt
wird.
(1b) 83 Nr.9 ist erstmalsfürdenVeranlagungszeit-

raum1985anzuwenden.
(1c) 8 3 Nr. 14 ist erstmals auf Zuschüsse zu den

Aufwendungen für die Krankenversicherung anzuwen-
den,die für das Jahr 1983gezahltwerden.
(2) 84 Abs 1 Satz 5 des Einkommensteuergesetzes

1969 in der Fassung der Bekanntmachung vom
12. Dezember 1969 (BGBl. | S. 2265) ist bei Grund und
Boden, der zu einem land- und forstwirtschaftlichen
Betriebsvermögen gehört, letztmals für Wirtschafts-
jahre anzuwenden, die vor dem 1. Juli 1970 enden.
Entsteht durch die Veräußerung oder Entnahme von
Grund und Boden, der zum Anlagevermögen eines land-
und forstwirtschaftlichen Betriebs gehört, ein Gewinn,
so ist dieser nicht zu berücksichtigen, wenn der Grund
und Boden vor dem 1. Juli 1970 veräußert oder entnom-
men worden ist oder wenn bei einer Veräußerung nach
dem 30. Juni 1970 die Veräußerung auf einem vor dem
1. Juli 1970 rechtswirksam abgeschlossenen obligato-
rischen Vertrag oder gleichstehenden Rechtsakt
beruht. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Grund
undBoden,derzu einemder selbständigenArbeitdie-
nenden Vermögen oder der- bei Gewinnermittlung nach
8 4 - zu einem gewerblichen Betriebsvermögen gehört,
mitder Maßgabe, daß an die Stelle des 30. Juni 1970 der
14. August 1971 und an die Stelle des 1. Juli 1970 der
15. August 1971 tritt.
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(3)84Abs.3 Satz4 istfürGrundundBodendes
Anlagevermögens erstmals anzuwenden, soweit der
Grund und Boden
1. zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebsver-

mögen gehört, für Wirtschaftsjahre, die nach dem
30. Juni 1970 enden,

2. zu einemgewerblichenBetriebsvermögenoder zu
einemderselbständigenArbeitdienendenVermögen
gehört, für Wirtschaftsiahre, die nach dem
31. Dezember 1970 enden.

Absatz 2 Sätze 2 und 3 ist sinngemäß anzuwenden. Für
anderenichtabnutzbareWirtschaftsgüterdes Anlage-
vermögensist $ 4 Abs. 3 Satz 4 erstmalsanzuwenden
fürWirtschaftsjahre,die nachdem31.Dezember1970
enden; dies gilt nicht, soweit die Anschaffungs-oder
Herstellungskosten vor dem 1. Januar 1971 als
Betriebsausgabenabgesetztwordensind.
(3a) 84 Abs. 5 Nr. 1 Satz 2 ist erstmals für das Wirt-

schaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember
1985 endet.

(4) $ 5 Abs.3 ist erstmalsfürWirtschaftsjahreanzu-
wenden,dienachdem24.Dezember1982enden.Infrü-
herenWirtschaftsjahrengebildeteRückstellungen,die
nach8 5Abs.3 nicht.gebildetwerdendürfen,sindinder
Bilanz des nach dem 24. Dezember1982 endenden
Wirtschaftsjahrsgewinnerhöhendaufzulösen.
(4 a) $6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 ist erstmals für das Wirt-

schaftsjahranzuwenden,das nachdem31.Dezember
1986 beginnt.$ 6 Abs.3 Satz1 gilt auch für Veranla-
gungszeiträumevor 1987, soweit Steuerbescheide
nichtbestandskräftigsindoderunterdemVorbehaltder
Nachprüfungstehen.$ 6 Abs.3 Satz 2 ist erstmalsbei
Zuschreibungen anzuwenden, die in der handelsrechtli-
chen Jahresbilanz für das nach dem1. Januar 1986
endendeWirtschaftsjahrvorgenommenwerden.
(5) $ 6a Abs.3 letzter Satz ist erstmals für das

erste Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem
31. Dezember 1981 endet (Übergangsjahr). Bei Anwen-
dungdes $6 aAbs.4 Satz 1 ist fürdieBerechnungdes
Teilwerts der Pensionsverpflichtungam Schluß des
demÜbergangsjahrvorangegangenenWirtschaftsjahrs
ebenfalls ein Rechnungszinsfußvon 6 vom Hundert
zugrundezu legen.SoweiteineamSchlußdesdem
ÜbergangsjahrvorangegangenenWirtschaftsjahrsvor-
handenePensionsrückstellungden mit einemRech-
nungszinsfußvon6 vomHundertzuberechnendenTeil-
wert der Pensionsverpflichtungan diesem Stichtag
übersteigt,kann in Höhedes übersteigendenBetrags
am Schluß des Übergangsjahrseine den steuerlichen
GewinnminderndeRücklagegebildetwerden.Die sich
nach Satz 3 bei einemBetrieb insgesamtergebende
Rücklage ist im Übergangsjahr und in den folgenden elf
WirtschaftsjahrenjeweilsmitmindestenseinemZwölf-
tel gewinnerhöhendaufzulösen.
(6) 8 6d ist erstmalsaufWirtschaftsjahreanzuwen-

den,die nachdem30. September1982 enden.
(6a) 8 7 Abs. 1 Satz 3 ist erstmals für das Wirt-

schaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember
1986 beginnt.Bei einemGeschäfts- oder Firmenwert,
dender Steuerpflichtigevor demersten nachdem31.
Dezember 1986 beginnenden Wirtschaftsjahr entgelt-
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lich erworben hat, ist $ 7 Abs. 1 Satz 3 mitder Maßgabe
anzuwenden,daß
1. als Anschaffungskostender Wert gilt, mitdemder

Geschäfts- oder Firmenwertin der Bilanz auf den
erstenBilanzstichtagnachdem30.Dezember1986
angesetzt worden ist oder anzusetzen gewesen
wäre, wenn eine Verpflichtung zur Aufstellung einer
Bilanzauf diesenStichtagbestandenhätte,

2. als BeginnderbetriebsgewöhnlichenNutzungsdauer
der Beginn des ersten Wirtschaftsjahrs gilt,das nach
dem31.Dezember1986 beginnt.
(7) 8 7 Abs. 2 Satz 2 ist erstmals bei beweglichen

Wirtschaftsgüterndes Anlagevermögensanzuwenden,
dienachdem29.Juli 1981angeschafftoderhergestellt
worden sind. Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens, die nach dem 31. August 1977 und
vor dem 30. Juli 1981 angeschafft oder hergestellt wor-
den sind, ist 8 7 Abs. 2 Satz 2 des Einkommensteuer-
gesetzes 1981 in der Fassung der Bekanntmachung
vom6. Dezember1981 (BGBl. I S. 1249, 1560)weiter
anzuwenden. Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens,die vor dem 1. September 1977
angeschafft oder hergestellt worden sind, sind 8 7
Abs. 2 Satz 2 und $ 52 Abs. 8 und 9 des Einkommen-
steuergesetzes 1975 in der Fassung der Bekanntma-
chungvom5.September1974 (BGBl.| S. 2165)weiter
anzuwenden.

(8) 8 7 Abs. 4 und 5 in der durch das Gesetz vom
19. Dezember 1985 (BGBl. | S. 2434) geänderten Fas-
sung ist erstmalsfür den Veranlagungszeitraum1985
anzuwenden. 8 7 Abs. 5 in den vor Inkrafttreten des in
Satz 1 bezeichneten Gesetzes geltenden Fassungen
und 8 52 Abs. 8 des Einkommensteuergesetzes 1985 in
der Fassung der Bekanntmachungvom 12.Juni 1985
(BGBl. IS. 977; 1986 IS. 138) sind weiter anzuwenden.

(9) 8 7 aist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 1974 angeschafft oder
hergestellt worden sind, sowie bei nachträglichen Her-
stellungsarbeiten,die nach dem 31. Dezember1974
abgeschlossenwordensind.$ 7 a Abs. 6 des Einkom-
mensteuergesetzes 1979 in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. Juni 1979 (BGBl. I S. 721) ist letzt-
mals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das dem
Wirtschaftsjahr vorangeht, für das $ 15 a erstmals an-
zuwenden ist.
(10) $ 7b ist erstmalsbei Einfamilienhäusern,Zwei-

familienhäusern oder Eigentumswohnungen anzuwen-
den, bei denender Antragauf Baugenehmigungnach
dem 29. Juli 1981 gestellt worden ist oder die auf Grund
eines nach dem 29. Juli 1981 rechtswirksamabge-
schlossenen obligatorischen Vertrags oder gleich-
stehendenRechtsaktsangeschafftwordensind.Ist der
Antrag auf Baugenehmigung vor dem 30. Juli 1981
gestellt worden, ist $ 7 b anzuwenden, wenn mit den
Bauarbeitennachdem29. Juli 1981begonnenworden
ist. Bei Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern oder
Eigentumswohnungen, bei denen der Antrag auf Bauge-
nehmigungvordem30.Juli 1981gestelltundbeidenen
mit den Bauarbeiten vor dem 30. Juli 1981 begonnen
worden ist oder die auf Grund eines vor dem30. Juli
1981rechtswirksamabgeschlossenenobligatorischen
Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft
wordensind,ist $ 7 b indenbisherigenFassungenwei-

ter anzuwenden. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend
beiAusbautenundErweiterungenaneinemEinfamilien-
haus, Zweifamilienhaus oder an einer Eigentumswoh-
nung.
(11) 8 7d ist erstmals anzuwenden

1. bei Wirtschaftsgütern, die nach dem 31. Dezember
1980 angeschafft oder hergestellt worden sind,

2. bei nachträglichen Anschaffungskosten, die nach
dem 31. Dezember 1980 entstanden sind, sowie bei
nachträglichen Herstellungsarbeiten, die nach dem
31. Dezember1980abgeschlossenwordensind,

3. bei nach dem 31. Dezember 1980 aufgewendeten
Anzahlungen auf Anschaffungskosten sowie bei
nach dem 31. Dezember 1980 entstandenen Teilher-
stellungskosten und

4. bei Rechten auf Mitbenutzung von Wirtschaftsgütern
im Sinne des $ 7d Abs. 7, die nach dem
31. Dezember 1980 erworben worden sind.

Bei vor dem 1. Januar 1981 angeschafften oder herge-
stellten Wirtschaftsgütern, entstandenen nachträgli-
chenAnschaffungskosten,abgeschlossenennachträg-
lichenHerstellungsarbeitenoder erworbenenRechten
auf Mitbenutzung von Wirtschaftsgütern ist 8 7 din der
Fassung des Einkommensteuergesetzes 1979 weiter
anzuwenden; dasselbe gilt bei vor dem 1. Januar 1981
aufgewendeten Anzahlungen auf Anschaffungskosten
sowiebeivordem1.Januar 1981entstandenenTeilher-
stellungskosten.

(12) 8 7f ist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzu-
wenden,dienachdem31.Dezember1976angeschafft
oder hergestellt worden sind.

(12a) 8 7 gist erstmalsbeiWirtschaftsgüternanzu-
wenden, die nach dem 18. Mai 1983 angeschafft oder
hergestelltwordensind.
(12b) (weggefallen)
(13) 8 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 3 ist erstmals auf Beiträge

anBausparkassenanzuwenden,dieaufGrundvonnach
dem 8. März 1960 abgeschlossenen Verträgen gelei-

(13a) $ 10 Abs. 2 Nr. 4 ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 1984 anzuwenden.

(14) (weggefallen)
(15) 8 10 Abs. 6 Nr. 1 gilt entsprechend bei Versiche-

rungenaufdenErlebens-oderTodesfallgegenEinmal-
beitrag, wenn dieser nach $ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buch-
stabebdes EinkommensteuergesetzesindenFassun-
gen, die vor dem in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Zeit-
raum gelten, als Sonderausgabe abgezogen worden ist.

(16) 8 10Abs. 6 Nr.2 giltentsprechendbeiBauspar-
verträgen, wenn die Beiträge nach $ 10 Abs. 1 Nr. 3 des
Einkommensteuergesetzes in den Fassungen, die vor
demin Absatz 1 Satz 1 bezeichnetenZeitraumgelten,
als Sonderausgabenabgezogenworden sind. $ 10
Abs. 6 Nr. 2 Buchstabee Doppelbuchstabeaa gilt für
Steuerpflichtige, die den Geltungsbereich dieses
Gesetzes nach dem 30. September 1983 verlassen
haben; $ 10 Abs. 6 Nr. 2 Buchstabe e Doppelbuch-
stabe bb gilt für Steuerpflichtige,die nach dem



31. Dezember 1985 das Gesetz über eine Wieder-
eingliederungshilfe im Wohnungsbau für rückkehrende
Ausländer vom 18. Februar 1986 (BGBi. I S. 280) in
Anspruch nehmen.

(17) Auf Vermögensteuer, die für Kalenderjahre vor
dem 1. Januar 1975 festgesetztworden ist, ist $ 10
Abs. 1 Nr. 5 des Einkommensteuergesetzes in der vor
dem 1. Januar 1975 geltenden Fassung anzuwenden.

(17a) 8 10b ist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 1984 anzuwenden.

(18) (weggefallen)

(19) 8 10.d ist auf nicht ausgeglichene Verluste des
Veranlagungszeitraums 1982 mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß jeweils an die Stelle des Betrags von 10
Millionen Deutsche Mark ein Betrag von 5 Millionen
DeutscheMark tritt.
(19a) (weggefallen)

(19b) (weggefallen)
(20) Für die erstmaligeAnwendungdes 8 13Abs. 5

unddes 8 18 Abs. 5 giltAbsatz 21 sinngemäß.
(20 a) 8 14 a ist erstmals für Veräußerungen und Ent-

nahmen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1985
vorgenommen worden sind. Für Veräußerungen und
Entnahmen,die vordem1.Januar 1986vorgenommen
worden sind, ist 8 14 a in den vor dem 1. Januar 1986
geltenden Fassungen anzuwenden.

(20.b)8 15Abs.3ist auchfürVeranlagungszeiträume
vor 1986anzuwenden.DieTätigkeiteinerGesellschaft
gilt von dem Zeitpunkt an, in dem erstmals die Voraus-
setzungendes 8 15Abs.3 erfülltwaren,als Gewerbe-
betrieb. Soweit Steuerbescheide nicht bestandskräftig
sind oder unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stehen,
werdenGewinne,die durchdieVeräußerungoder Ent-
nahmevonWirtschaftsgüternentstehen,in den Fällen
des 8 15 Abs.3 Nr. 2 nicht berücksichtigt, wenn das
Wirtschaftsgutnachdem30.Oktober1984undvordem
11. April 1985 veräußert oder entnommen worden ist
oder wenn bei einer Veräußerungnach dem 10.April
1985dieVeräußerungaufeinemnachdem30.Oktober
1984 und vor dem 11. April 1985 rechtswirksam abge-
schlossenen obligatorischen Vertrag oder gleichste-
henden Rechtsakt beruht. Satz3 gilt nicht, soweit
Gewinne auf Kapitalgesellschaften oder auf Personen
entfallen, bei denen die Beteiligung zu einem Betriebs-
vermögen gehört oder soweit ohne Anwendung der
Sätze 1 und 2 ein Fall des 8 17 oder des 8 23 vorläge.
Die Sätze 3 und 4 geltenentsprechendfür die nach
Absatz 21 Satz 4 als Gewinn geltenden Beträge.

(21)8 15aist erstmalsaufVerlusteanzuwenden,die
indemnachdem31.Dezember1979beginnendenWirt-
schaftsjahr entstehen. Dies gilt nicht
1. für Verluste,die in einemvor dem 1. Januar 1980

eröffnetenBetrieb entstehen;Sonderabschreibun-
gen nach $ 82f der Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnung können nur in dem Umfang berück-
sichtigtwerden,in demsie nach 8$82fAbs. 5 und
Abs. 7 Satz 1 der Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 5. Dezember 1977 (BGBl. IS. 2443) zur Entste-
hung oder Erhöhung von Verlusten führen durften.
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Wird mit der Erweiterungoder Umstellungeines
Betriebs nach dem 31. Dezember 1979 begonnen, so
ist 8 15a auf Verlusteanzuwenden,soweit sie mit
derErweiterungoderUmstellungodermitdemerwei-
terten oder umgestelltenTeil des Betriebs wirt-
schaftlich zusammenhängen und in nach dem
31. Dezember1979beginnendenWirtschaftsjahren
entstehen,

2. für Verluste,die imZusammenhangmitder Errich-
tung und dem Betrieb einer in Berlin (West) belege-
nen Betriebsstättedes Hotel- oder Gaststättenge-
werbes, die überwiegend der Beherbergung dient,
entstehen,

3. für Verluste, die im Zusammenhang mit der Errich-
tungundder Verwaltungvon Gebäudenentstehen,
die mit öffentlichen Mitteln im Sinne des 8 6 Abs. 1
odernach8 88 desZweitenWohnungsbaugesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli
1980 (BGBl. | S. 1085),imSaarlandmitöffentlichen
Mitteln im Sinne des 8 4 Abs. 1 odernach 851 ades
Wohnungsbaugesetzesfürdas SaarlandinderFas-
sung der Bekanntmachungvom 10. Juni 1980
(Amtsblattdes SaarlandesS. 802), gefördertsind,

4. für Verluste, soweit sie
a) durchSonderabschreibungennach$82 fderEin-

kommensteuer-Durchführungsverordnung,
b) durch Absetzungenfür Abnutzung in fallenden

Jahresbeträgen nach 8 7 Abs. 2 von den Herstel-
lungskostenoder von den Anschaffungskosten
von in ungebrauchtemZustand vom Hersteller
erworbenen Seeschiffen, die in einem in-
ländischen Seeschiffsregister eingetragen sind,

entstehen;Buchstabea gilt nur bei Schiffen,deren
Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu minde-
stens30vomHundertdurchMittelfinanziertwerden,
die wederunmittelbarnochmittelbarin wirtschaftli-
chemZusammenhangmitderAufnahmevon Kredi-
ten durch den Gewerbebetrieb stehen, zu dessen
Betriebsvermögendas Schiff gehört.

8 15a ist erstmals anzuwenden

1. in den Fällen des Satzes 2 Nr. 1 und 2 auf Verluste,
die in nach dem31. Dezember1984 beginnenden
Wirtschaftsjahren entstehen; in den Fällen der Num-
mer1 trittan die Stelle des 31. Dezember1984der
31. Dezember1989, soweit die Gesellschaft aus
demBetriebvon in eineminländischenSeeschiffs-
register eingetragenen Handelsschiffen Verluste
erzielt und diese Verluste gesondert ermittelt, und
der31.Dezember1979,wennderBetriebnachdem
10. Oktober 1979 eröffnet worden ist,

2. in den Fällen des Satzes 2 Nr. 3 auf Verluste, die in
nach dem 31. Dezember1989 beginnendenWirt-
schaftsjahren entstehen,

3. in den Fällen des Satzes 2 Nr. 4
a) auf Verluste, die in nach dem 31. Dezember 1989

beginnenden Wirtschaftsjahren entstehen, wenn
die Gesellschaft das Schiff vor dem 16. November
1984 bestellt oder mit seiner Herstellung begon-
nen hat,

b) auf Verluste, die in nach dem 31. Dezember 1994
beginnenden Wirtschaftsjahren entstehen, wenn
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die Gesellschaft das Schiff nach dem
15. November 1984 bestellt oder mit seiner Her-
stellung begonnen hat; soweit Verluste, die in dem
Betrieb der Gesellschaft entstehen und nach
Satz 2 Nr. 4 oder nach 8 15a Abs. 1 Satz 1 aus-
gleichsfähig oder abzugsfähig sind, zusammen
das Eineinhalbfache der insgesamt geleisteten
Einlage übersteigen, ist 8 15 a auf Verluste anzu-
wenden, die in nach dem 15. November 1984
beginnenden Wirtschaftsjahren entstehen.

Scheidetein Kommanditistoder ein andererMitunter-
nehmer,dessenHaftungdereinesKommanditistenver-
gleichbar ist und dessen Kapitalkonto in der Steuer-
bilanzderGesellschaftaufGrundvonausgleichs-oder
abzugsfähigen Verlusten negativ geworden ist, aus der
GesellschaftausoderwirdineinemsolchenFalldieGe-
sellschaft aufgelöst, so gilt der Betrag, den der Mitunter-
nehmer nicht ausgleichen muß, als Veräußerungsge-
winn im Sinne des 8 16. In Höhe der nach Satz 4 als
GewinnzuzurechnendenBeträge sindbeidenanderen
MitunternehmernunterBerücksichtigungderfürdieZu-
rechnung von Verlusten geltenden Grundsätze Verlust-
anteile anzusetzen.Bei der Anwendungdes $ 15a
Abs. 3 sind nur Verluste zu berücksichtigen, auf die
8 15a Abs. 1 anzuwendenist.
(21a) $ 16 Abs. 4 ist erstmals auf Veräußerungen

anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1983 vorge-
nommen werden.

(21b) $ 19a ist erstmalsbei Vermögensbeteiligun-
gen anzuwenden,die der Arbeitnehmernach dem
31. Dezember 1983 erhalten hat.

(22) 8 20 Abs. 1 Nr. 6 ist erstmals für nach dem
31. Dezember 1974 zugeflossene Zinsen aus Ver-
sicherungsverträgen anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 1973 abgeschlossen worden sind.

(23)8 22Nr.4 findeterstmalsaufLeistungenAnwen-
dung,die auf Grund des Abgeordnetengesetzesoder
des Europaabgeordnetengesetzes gezahlt werden. Für
dieLeistungenaufGrundderentsprechendenGesetze
der Länder wird der Zeitpunkt der Anwendung durch
Landesgesetzebestimmt.

(23a) 825 Abs.3ist auchfürVeranlagungszeiträume
vor 1985 anzuwenden, wenn die Einkommensteuer-
erklärungnochnichtabgegebenwordenist.
(23b) $ 32a Abs. 1 ist erstmals für den Veranla-

gungszeitraum1988 anzuwenden.Für die Veranla-
gungszeiträume1986 und 1987 ist $ 32a Abs. 1, 4
und5 in derfolgendenFassung anzuwenden:

(1) Die tariflicheEinkommensteuerbemißtsich
nach dem zu versteuernden Einkommen. Sie
beträgt vorbehaltlich der 8832b, 34 und 34b
jeweils in DeutscheMark
1. für zu versteuerndeEinkommen

bis 4 536 DeutscheMark (Grundfreibetrag):
0;

2. für zu versteuernde Einkommen
von4 537 DeutscheMarkbis 18035 Deutsche
Mark:
0,22x- 998;

3. für zu versteuernde Einkommen
von18036DeutscheMarkbis80027Deutsche
Mark:
(12,1Oy- 56,02)y+6001y+2200)y+2962;

4. für zu versteuerndeEinkommen
von 80 028 Deutsche Mark bis 130 031 Deut-
sche Mark:
(42z+5 180)z+29417,

5. für zu versteuernde Einkommen
von 130 032 Deutsche Mark an:
0,56x- 16.433.

„x ist das abgerundetezu versteuernde.Einkom-
men.„y“ ist einZehntausendsteldes 18000 Deut-
scheMarkübersteigendenTeils des abgerundeten
zu versteuernden Einkommens. „z'' ist ein Zehn-
tausendstel des 80 000 Deutsche Mark überstei-
gendenTeils des abgerundetenzu versteuernden
Einkommens.

(4) Für zu versteuernde Einkommen bis 130 031
DeutscheMarkergibtsichdienachdenAbsätzen1
bis 3 berechnete tarifliche Einkommensteuer aus
der diesem Gesetz beigefügten Anlage 4 (Einkom-
mensteuer-Grundtabelle) *)

(5) Bei Ehegatten, die nach den 88 26, 26b
zusammen zur Einkommensteuer veranlagt wer-
den,beträgtdie tariflicheEinkommensteuervorbe-
haltlich der 88 32 b, 34 und 34 b das Zweifache des
Steuerbetrags,dersich fürdieHälfteihresgemein-
sam zu versteuernden Einkommens nach den
Absätzen1bis3 ergibt(Splitting-Verfahren).Fürzu
versteuernde Einkommen bis 260 063 Deutsche
Mark ergibt sich die nach Satz 1 berechnete tarifli-
che Einkommensteuer aus der diesem Gesetz bei-
gefügten Anlage 5 (Einkommensteuer-Splittingta-
belle) *).

(24) 833a Abs. 1 und 8 41 Abs. 1 Nr. 5 sowie Abs. 2
Satz 1desEinkommensteuergesetzes1953inderFas-
sung der Bekanntmachungvom 15. September1953
(BGBl. I S. 1355) geltenauch weiterhinmitder Maß-
gabe,daß
1. die Vorschriften bei einem Steuerpflichtigen jeweils

nur für das Kalenderjahr, in dem bei ihm die Voraus-
setzungen für die Gewährung eines Freibetrags ein-
getretensind,undfürdiebeidenfolgendenKalender-
jahre anzuwenden sind und

2. der Freibetrag
a) bei Steuerpflichtigen,bei denen $ 32a Abs. 5

oder 6 anzuwenden ist,
720 DeutscheMark,

b) bei Steuerpflichtigen,die Kinderhaben,
840 Deutsche Mark zuzüglich je 60 Deutsche
Mark für das dritteundjedes weitereKind und

c) bei anderenSteuerpflichtigen
540 DeutscheMark

beträgt.

*) Die Einkommensteuertabellenfür die Veranlagungszeiträume1986 und 1987
sind imBGBl. 19851$. 1203ff. abgedruckt.



Als Kinderdes Steuerpflichtigenzählensolche,für die
ereinen Kinderfreibetrag erhält. Für ein Kalenderjahr, für
das der Steuerpflichtige eine Steuerermäßigung nach
& 33 für Aufwendungen zur Wiederbeschaffung von
Hausrat und Kleidung beantragt, wird ein Freibetrag
nicht gewährt.

(25) (weggefallen)

(26) $S34 f des Einkommensteuergesetzes 1983 in
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Januar
1984 (BGBl. I S. 113) ist weiterhin bei Einfamilienhäu-
sern, Zweifamilienhäusern oder Eigentumswohnungen
anzuwenden,bei denen der Antrag auf Baugenehmi-
gung vor dem1. Januar 1986 gestellt worden ist oder
die auf Grund eines vor dem 1. Januar 1986 rechtswirk-
sam abgeschlossenen Vertrags oder gleichstehenden
Rechtsakts angeschafftworden sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend bei Ausbauten oder Erweiterungen an einem
Einfamilienhausoder Zweifamilienhausoder an einer
Eigentumswohnung.

- (26a) $ 34.g ist erstmalsfür den Veranlagungszeit-
raum 1984 anzuwenden.

(26b) 8 37 Abs. 3 Sätze 5 bis 8 ist erstmals auf den
Vorauszahlungszeitraum anzuwenden, der nach dem
31. Dezember 1983 beginnt.

(26c) 8 42 Abs. 2 Satz 3 ist erstmalsfür denLohn-
steuer-Jahresausgleich für das Kalenderjahr 1986
anzuwenden.

(26 d) (weggefallen)

(26 e) (weggefallen)
(27) 843 Abs. 1 Nr.4, 8 43a Abs. 1 Nr. 1 und$ 49

Abs. 1 Nr. 5 sind erstmals auf nach dem 31. Dezember
1974zugeflosseneZinsenausVersicherungsverträgen
anzuwenden,die nachdem31. Dezember1973abge-
schlossenwordensind.
(27a) 8 43 Abs. 1 Nr. 6 undAbs. 3 Satz 2, 8 43a

Abs. 1 Nr. 1,88 45, 45 a und 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe c
Doppelbuchstabe bb des Einkommensteuergesetzes
1983 sind letztmals auf vor dem 1. August 1984 zuge-
flosseneZinsenaus Anleihenund Forderungen,die in
ein Öffentliches Schuldbuch eingetragen oder über die
Teilschuldverschreibungen ausgegeben sind, anzu-
wenden. Satz 1 gilt auch für Stückzinsen, die auf Grund
derVeräußerungvoninSatz 1genanntenAnleihenund
Forderungen vor dem 1. August 1984 zugeflossen sind.
Kapitalertragsteuer im Sinne des 8 43 Abs. 1 Nr. Gin der
in Satz 1 bezeichneten Fassung, die nach dem 31. Juli
1984 bei nach diesem Tag fälligen Kapitalerträgen ein-
behalten und abgeführt worden ist, wird über $ 5 Abs. 1
Nr. 2 des Finanzverwaltungsgesetzes hinaus und
abweichend von den Vorschriften der Abgabenordnung
vom Bundesamt für Finanzen erstattet.

(27b) 8 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe c Doppelbuch-
stabe bb Satz 2 gilt erstmals für Zinsen und Stück-
zinsen, die nach dem 31. Juli 1984 zufließen.

(28) 850 c ist erstmals für den Veranlagungszeitraum
1980 anzuwenden. Die Anwendung setzt voraus, daß
der anrechnungsberechtigte Steuerpflichtige den Anteil
in einem nach dem 31. Dezember 1976 abgelaufenen
Wirtschaftsjahr der Kapitalgesellschaft erworben hat.
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Hat der Steuerpflichtige den Anteil in einem vor dem
1. Januar 1980 abgelaufenen Wirtschaftsjahr erworben,
ist Satz 1 nur anzuwenden, wenn zusätzlich die Voraus-
setzungendes 839desKörperschaftsteuergesetzesin
der bis zu diesemZeitpunktgeltendenFassung erfüllt
sind.

(28a) 8 54 des Einkommensteuergesetzes1983 ist
letztmals bei Gebäuden anzuwenden,die vor dem
1. Januar 1985 angeschafft worden sind.

(29) 8 55 ist erstmals anzuwenden
1. bei der Gewinnermittlungnach $ 4 Abs. 1 für Wirt-

schaftsjahre, die nach dem 30. Juni 1970 enden,
2. bei der Gewinnermittlungnach $ 4 Abs. 3 auf Ver-

äußerungen oder Entnahmen
a) nach dem 30. Juni 1970, wenn der Grund und

Boden zum Anlagevermögeneines land- und
forstwirtschaftlichenBetriebsvermögens,

b) nachdem14.August 1971,wennderGrundund
Boden zum Anlagevermögen eines gewerblichen
Betriebsvermögens oder eines der selbständigen
ArbeitdienendenVermögens

gehörte,es sei denn, die Veräußerungberuhtauf
einemvor dem jeweiligenStichtag rechtswirksam
abgeschlossenen obligatorischen Vertrag oder
gleichstehendenRechtsakt.

88 52a und 53
(weggefallen)

853a
Schlußvorschriftzu $ 33 a Abs. 3 EStG 1981

(SondervorschriftzumAbzug vonAufwendungen
für Dienstleistungenzur Beaufsichtigung

oder Betreuung eines Kindes)
(1) 833 a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuer-

gesetzes 1981 in der Fassung der Bekanntmachung
vom 6. Dezember 1981 (BGBl. | S. 1249) ist bei Steuer-
festsetzungenfürdieVeranlagungszeiträume1980bis
1982 in der folgenden Fassung anzuwenden, wenn am
24. Dezember 1982 die betreffende Steuerfestsetzung
noch nicht bestandskräftig ist oder unter dem Vorbehalt
der Nachprüfung steht:
Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendungen für
Dienstleistungenzur Beaufsichtigungoder Betreuung
eines Kindes im Sinne des 8 32 Abs. 4, wird auf Antrag
die Einkommensteuerdadurchermäßigt,daß die Auf-
wendungen,höchstens jedoch ein Betrag von 1200
DeutscheMarkimKalenderjahrfürjedes Kind,das das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, vom Gesamt-
betragder Einkünfteabgezogenwerden.
(2) Nach dem 3. November 1982 bestandskräftig

gewordeneSteuerbescheidesindaufAntragenstspre-
chend Absatz 1 zu ändern, soweit sich die vorstehende
Fassung zugunsten des Steuerpflichtigen auswirkt; der
Antragist beimFinanzamtschriftlichoderdurchErklä-
rungzur Niederschriftzu stellen.

853b
(weggefallen)
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854
Schlußvorschriften

(Sondervorschriften für den Abzug zwangsläufiger
Unterhaltsaufwendungen

für die Veranlagungszeiträume 1971 bis 1974)

(1) 8 33a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. August
1961 (BGBI.1S. 1253) ist beiSteuerfestsetzungenfür
die Veranlagungszeiträume 1971 bis 1974 in der fol-
genden Fassung anzuwenden, wenn am 1. Januar 1985
die betreffende Steuerfestsetzung noch nicht be-
standskräftig ist oder unter dem Vorbehalt der Nachprü-
fungsteht:
Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangsläufig (8 33
Abs. 2) Aufwendungen für den Unterhalt und eine
etwaige Berufsausbildung von Personen, für die der
Steuerpflichtige keinen Kinderfreibetrag nach $ 32
Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15. August 1974 (BGBi. |
S. 1993) erhält, so wird auf Antrag die Einkommen-
steuerdadurchermäßigt,daßdieAufwendungen,höch-
stens jedoch ein Betragvon 3000 DeutscheMark im
Kalenderjahr für jede unterhaltene Person, vom
Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden.
Voraussetzung ist, daß die unterhaltene Person kein
oder nur ein geringes Vermögen besitzt. Hat die unter-
haltene Person andere Einkünfte oder Bezüge, die zur
Bestreitung des Unterhalts bestimmt oder geeignet
sind, so vermindert sich der Betrag von 3 000 Deutsche
Mark um den Betrag, um den diese Einkünfte und
BezügedenBetragvon3 600DeutscheMarküberstei-
gen.Werdendie Aufwendungenfür eine unterhaltene
Person von mehreren Steuerpflichtigen getragen, so
wird bei jedem der Teil des sich hiernach ergebenden
Betrags abgezogen, der seinem Anteil am Gesamtbe-
trag der Leistungen entspricht.

(2) Nach dem 22. Februar 1984 bestandskräftig
gewordeneSteuerbescheidefür dieVeranlagungszeit-
räume 1971 bis 1974 sind auf Antrag entsprechend
Absatz 1 zu ändern,soweit sich die vorstehendeFas-
sung zugunsten des Steuerpflichtigen auswirkt; der
Antrag ist beim Finanzamt schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift zu stellen.

855
Schlußvorschriften

(Sondervorschriften für die Gewinnermittlung
nach$ 4 oder nachDurchschnittssätzen

bei vor dem 1. Juli 1970
angeschafftemGrund und Boden)

(1) Bei Steuerpflichtigen, deren Gewinn für das Wirt-
schaftsjahr,indasder30.Juni 1970fällt,nichtnach8 5
zu ermitteln ist, gilt bei Grund und Boden, der mit Ablauf
des30.Juni 1970zu ihremAnlagevermögengehörthat,
als Anschaffungs- oder Herstellungskosten (8 4 Abs. 3
Satz 4 und$ 6 Abs. 1 Nr.2 Satz 1) das Zweifachedes
nachdenAbsätzen2 bis 4 zu ermittelndenAusgangs-
betrags.
(2) Bei der Ermittlung des Ausgangsbetrags des zum

land- und forstwirtschaftlichen Vermögen (8 33 Abs. 1
Satz 1 Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machungvom10.Dezember1965- BGBl. I S. 1861-,

zuletzt geändert durch das Bewertungsänderungsge-
setz1971vom27.Juli 1971- BGBl.1S. 1157)gehören-
den Grund und Bodens ist seine Zuordnung zu den Nut-
zungen und Wirtschaftsgütern ($ 34 Abs. 2 Bewer-
tungsgesetz) am 1. Juli 1970 maßgebend; dabei sind
die Hof- und Gebäudeflächen sowie die Hausgärten im
Sinne des 8 40 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes nicht in
die einzelne Nutzung einzubeziehen. Es sind anzu-
setzen:

1. Bei Flächen,die nachdemBodenschätzungsgesetz
in.der im Bundesgesetzblatt Teil Ill,Gliederungsnum-
mer 610-8, veröffentlichtenbereinigtenFassung,
zuletzt geändert durch Artikel 95 Nr. 4 des Ein-
führungsgesetzes zur Abgabenordnung vom
14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341), zu schätzen
sind,fürjedes katastermäßigabgegrenzteFlurstück
derBetragin DeutscherMark,dersich ergibt,wenn
die für das Flurstückam 1. Juli 1970 im amtlichen
Verzeichnis nach $ 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung
(Liegenschaftskataster) ausgewiesene Ertragsmeß-
zahl vervierfacht wird. Abweichend von Satz 1 sind
für FlächenderNutzungsteile
a) Hopfen, Spargel, Gemüsebau und Obstbau

4,00 Deutsche Mark je Quadratmeter,
b) Blumen- und Zierpflanzenbau sowie Baumschu-

Ien 5,00 Deutsche Mark je Quadratmeter
anzusetzen,wennder SteuerpflichtigedemFinanz-

- amt gegenüber bis zum 30. Juni 1972 eine Erklärung
überdie Größe,Lage undNutzungder betreffenden
Flächen abgibt,

2. für Flächen der forstwirtschaftlichen Nutzung je
Quadratmeter 1,00 Deutsche Mark,

3. für Flächender weinbaulichenNutzungder Betrag,
der sich unter Berücksichtigung der maßgebenden.
Lagenvergleichszahl(Vergleichszahlder einzelnen
Weinbaulage,8 39 Abs. 1 Satz 3 und$ 57 Bewer-
tungsgesetz),diefürausbauendeBetriebsweisemit
Faßweinerzeugunganzusetzenist,aus dernachste-
hendenTabelleergibt:

Ausgangsbetrag
Lagenvergleichszahl je Quadratmeter

in DM

bis 20 2,50
21bis 30 3,50
31bis 40 5,00
41bis 50 7,00
51 bis 60 8,00
61bis 70 9,00
71bis 100 10,00
über 100 12,50

lichenNutzung,aufdieNummer1 keineAnwendung
findet,je Quadratmeter 1,00DeutscheMark,

Sinne des $ 40 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes je
Quadratmeter 5,00 DeutscheMark,



6. für Flächen des Geringstlandes je Quadratmeter
0,25 Deutsche Mark,

7. tür Flächen des Abbaulandes je Quadratmeter
0,50DeutscheMark,

8. für Flächen des Unlandes je Quadratmeter
0,10DeutscheMark.

(3) Lag am 1. Juli 1970 kein Liegenschaftskataster
vor, in dem Ertragsmeßzahlen ausgewiesen sind, so ist
der Ausgangsbetrag in sinngemäßer Anwendung des
Absatzes 2 Nr. 1 Satz 1 auf der Grundlage der durch-
schnittlichenErtragsmeßzahlder landwirtschaftlichen
Nutzungeines Betriebszu ermitteln,die die Grundlage
für die Hauptfeststellung des Einheitswerts auf den
1.Januar 1964bildet.Absatz2Nr. 1Satz 2bleibtunbe-
rührt.
(4) Bei nicht zum land- und forstwirtschaftlichen Ver-

mögen gehörenden Grund und Boden ist als Ausgangs-
betrag anzusetzen:
t. Für unbebaute Grundstücke der auf den 1. Januar

1964 festgestellte Einheitswert. Wird auf den
1. Januar 1964 kein Einheitswert festgestellt oder
hat sich der Bestand des Grundstücks nach dem
1.Januar 1964undvordem1.Juli 1970verändert,so
ist der Wert maßgebend,der sich ergebenwürde,
wenn das Grundstück nach seinem Bestand vom
1. Juli 1970 und nach den Wertverhältnissen vom
1. Januar 1964 zu bewerten wäre;

2. für bebaute Grundstücke der Wert, der sich nach
Nummer 1 ergeben würde, wenn das Grundstück
unbebaut wäre.

525

(5)Weist der Steuerpflichtigenach,daßderTeilwert
fürGrundundBodenimSinnedesAbsatzes1am1.Juli
1970 höher ist als das Zweifache des Ausgangs-
betrags,so istaufAntragdesSteuerpflichtigenderTeil-
wert als Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzu-
setzen. Der Antrag ist bis zum 31. Dezember 1975 bei
dem Finanzamtzu stellen,das für die Ermittlungdes
Gewinns aus dem Betrieb zuständig ist. Der Teilwert ist
gesondert festzustellen. Vor dem 1. Januar 1974
braucht diese Feststellung nur zu erfolgen, wenn ein
berechtigtes Interesse des Steuerpflichtigen gegeben
ist. Die Vorschriften der Abgabenordnung und der
Finanzgerichtsordnungüber die gesonderteFeststel-
lung von Besteuerungsgrundlagen gelten entspre-
chend.
(6) Verluste,die beiderVeräußerungoderEntnahme

vonGrundundBodenimSinnedes Absatzes 1entste-
hen,dürfenbeiderErmittlungdesGewinnsinHöhedes
Betragsnichtberücksichtigtwerden,umdenderVeräu-
Berungspreis oder der an dessen Stelle tretende Wert
nachAbzugderVeräußerungskostenunterdemZwei-
fachen des Ausgangsbetrags liegt. Entsprechendes gilt
bei Anwendung des 8 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2.

(7) Grund und Boden, der nach $ 4 Abs. 1 Satz 5 des
Einkommensteuergesetzes 1969 nicht anzusetzen war,
ist wie eine Einlage zu behandeln; er ist dabei mit dem
nach Absatz 1 oder 5 maßgebenden Wert anzusetzen.

856
(weggefallen)

(zu 8 32a Abs. 4 und 5)



(zu 8 4d Abs. 1)

Erreichtes Alter
des Leistungsempfängers

(Jahre) an männliche
Leistungs-

empfängermit

an weibliche
Leistungs-

empfängermit
2 3

bis 26
27 bis 29
30
31 bis 35
36 bis 39
40 bis 46
47 und 48
49 bis 52
53 bis 56
57 und 58
59 und 60
61 bis 63
64
65 bis 67
68bis 71
72bis 74
75bis 77
78
79bis 81
82 bis 84
85 bis 87
88
89 und 90
91 bis 93
94
95 und älter

11
12
13
13
14
14
14
13
13
13
12
12
11
11
10
©

DOORUON0

17
17
17
16
16
15
14
14
13
12
12
11
11
10
co

DNOOOL2ZLGOGON

(zu 852 Abs. 23b)

und
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Z 5702 A
1986 Nr. 8

Tag Inhalt Seite
18.2.86 ErstesGesetz zur Bereinigungdes Verwaltungsverfahrensrechts..............::-:-2rrer 0: 265

neu:201-8;2032-1,2030-25,204-1,7133-3,54-1,215-3,2129-6,2129-8-1-3,751-1,240-1,240-2,240-2-1,242-1,84-2,7630-1-3,702-1,7100-1,7110-1,7111-1,7111-1-1,7112-1-2,7141-6-3-1,7141-6-2-1,720-1,7400-1,754-1-2,2129-3-1,7823-3,7823-3-1-1,7824-4,7824-3-1,7842-2,7831-6,7831-1-43-3,7831-1-43-12,8053-3,8053-4,50-1,
53-3,53-4, 2122-1, 2123-1, 2124- 7, 2124-9. 2124-10, 2124-12, 2121-1, 2124-8, 7830-1, 55-2, 9232-6, 931-1, 940-9,9500-4,9501-11,9503-17-1,9503-19,213-1

18.2.86 ErstesGesetz zur Änderungdes Sprengstoffgesetzes ..............:........:..0.- en 275
7134-2

18.2.86 Gesetz übereineWiedereingliederungshilfeimWohnungsbaufür rückkehrendeAusländer .. 280
neu: 7691-3; 611-1, 2330-9

13.2.86 ErsteVerordnungzur Änderungder Beitrittsausgleichs-Verordnung.......:..:: 222 sresenee 282
7847-11-4-42

14.2.86 Erste Verordnungzur Änderungder Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung........2..2.0.: 283
9241-23-12

11.2.86 Entscheidungdes Bundesverfassungsgerichts(zu $ 42 Abs. 2 Satz 3 des Einkommensteuer-
GESEtZeS) ......2ooooeeeeeeeeeneeeeenseeeeneenerereneeneeeeeeeeeeeeessereneeeenneenennnnn 288

1104-5,611-1

Hinweis auf andere Verkündungsblätter

Bundesgesetzblatt TeilliNr.8..........-2222eeceeeeeeeeseneeener nennen nennen 289
Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaften ...........22eeereeeneennenn eennenne 290

Der Bundestag hat mitZustimmung des Bundesrates
das folgende Gesetz beschlossen:

1. Abschnitt
GeschäftsbereichdesBundesministers

des Innern
Artikel 1

Bundesbesoldungsgesetz
In 8 9 des Bundesbesoldungsgesetzesin der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 13. November 1980
(BGBi.1S. 2081), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 20. Dezember 1985 (BGBl.1S. 2466) geändert
worden ist, werden die Worte „und dem Beamten,
Richter oder Soldaten mitzuteilen‘‘ gestrichen.

Artikel 2
Beamtenversorgungsgesetz

In $ 60 Satz 2 des Beamtenversorgungsgesetzes
vom 24. August 1976 (BGBl. | S. 2485, 3839), das

zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Dezember
1985 (BGBl. IS. 2466) geändert worden ist, werden die
Worte „und teilt dies dem Ruhestandsbeamten mit“
gestrichen.

Artikel 3
Bundesdatenschutzgesetz

$ 44 des Bundesdatenschutzgesetzes vom 27. Januar

zes vom 18.August 1980 (BGBl. 1S. 1469) geändertwor-
denist,wirdaufgehoben.

Artikel 4
Waffengesetz

Das Waffengesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 8. März 1976 (BGBl. | S. 432), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 14. Juli 1980 (BGBl.I
S. 956), wird wie folgt geändert:

1. 8 47 Abs. 1 Satz 2 wird gestrichen.
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Entscheidungdes Bundesverfassungsgerichts

Aus dem Beschluß des Bundesverfassungsgerichts

&42 Absatz 2 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes
in der Fassung des Artikels 1 Nummer 54 des Geset-
zes zur Reformder Einkommensteuer,des Familien-
lastenausgleichs und der Sparförderung (Einkom-
mensteuerreformgesetz— EStRG) vom 5. August
1974(Bundesgesetzbl.|Seite1769)unddesGeset-
zes zur Änderung der Antragsfrist für den Lohnsteuer-
Jahresausgleichvom27. September1978 (Bundes-
gesetzbl. | Seite 1597) ist mit dem Grundgesetz ver-
einbar.

Die vorstehende Entscheidungsformelhat gemäß

Bonn, den 11. Februar 1986

Der Bundesminister der Justiz
Engelhard
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1985 Ausgegeben zu Bonn am 21. Juni 1985 Nr. 30

Tag Inhalt Seite
12.6.85 Neufassung des Einkommensteuergesetzes .......................eeeeeeneneebereeneeenne 977

611-1
13.6.85 Verordnungzur Änderungder Verordnungenüber die Entwicklungund Erprobungder Aus-

bildungsberufe Gießereimechaniker und Verfahrensmechaniker in der Hütten- und Halbzeug-
[TaTo[61:342> EEE 1060

800-21-10-3

Hinweis auf andere Verkündungsblätter
Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaften ........ceceseeeeeneeeeeensenes en: 1061

Bekanntmachung
der Neufassung des Einkommensteuergesetzes

Vom 12. Juni 1985

Auf Grund des 8 51 Abs. 4 Nr. 3 des Einkommensteuergesetzes 1983in der
Fassung der Bekanntmachungvom24. Januar 1984 (BGBl. | S. 113) wird
nachstehendderWortlautdes Einkommensteuergesetzesinderjetztgelten-
den Fassung bekanntgemacht. Die Neufassung berücksichtigt:
1. die Fassung der Bekanntmachung vom 24. Januar 1984 (BGBl. 1S. 113),
2. den am 1. Mai 1984 in Kraft getretenenArtikel 14 des Gesetzes vom

13.April 1984 (BGBl. I S. 601),
3. denam1.August 1984 in KraftgetretenenArtikel1 des Gesetzesvom

25. Juli 1984 (BGBl. I S. 1006) und
4. den mit seiner Nummer 45 Buchstabe a am 19. Dezember 1984, im

übrigen am 1. Januar 1985 in Kraft getretenen Artikel 3 des Gesetzes vom
14.Dezember1984 (BGBl. I S. 1493).

Bonn, den 12. Juni 1985

Der Bundesminister der Finanzen
Stoltenberg
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I. Steuerpflicht
Steuerpflicht .........222eeseeerenenenn nen

1. Einkommen

1. Sachliche Voraussetzungen für die Be-
steuerung
Umfang der Besteuerung, Begriffsbestim-
MUNGEN.. 2.22 aeeeeeeeeseennnenennenn
Negative ausländische Einkünfte .......

2. SteuerfreieEinnahmen
SteuerfreieEinnahmen.............-.»-
Steuerbefreiung bestimmter Zinsen .....
Steuerfreiheit bestimmter Zuschläge zum
Arbeitslohn
Anteilige Abzüge .......-vrsenesenee nn

3. Gewinn
Gewinnbegriffimallgemeinen ..........
Gewinnermittlungszeitraum, Wirtschafts-
|: 2 RER
Direktversicherung
Zuwendungen an Pensionskassen ......
Zuwendungenan Unterstützungskassen
Gewinn bei Vollkaufleuten und bei be-
stimmten anderen Gewerbetreibenden ..
Bewertung .......22222neeeeeneenn nn
Pensionsrückstellung ..........-......-
Gewinn aus der Veräußerung bestimmter
Anlagegüter .....222222ceeeeneeneenenen
Gewinn aus der Veräußerung von Grund
und Boden, Gebäuden sowie von Auf-
wuchs auf oder Anlagen im Grund und
Boden bei der Ermittlung des Gewinns
nach 8 4 Abs. 3 oder rach Durchschnitts-
SÄLZEN ......noeeeeneneeereenenn nenn
Befristete Rücklage bei Erwerb von Betrie-
ben, deren Fortbestand gefährdet ist .....
Absetzungfür Abnutzungoder Substanz-
verfingerung „22.222222oneeenrennen
Gemeinsame Vorschriften für erhöhte
Absetzungen und Sonderabschreibungen
Erhöhte Absetzungen für Einfamilien-
häuser, Zweifamilienhäuserund Eigen-
tumswohnungen ......2-..ersceeeneenn
(weggefallen)
Erhöhte Absetzungen für Wirtschaftsgüter,
die demUmweltschutzdienen ..........
Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude,
Lagerhäuser und landwirtschaftliche
Betriebsgebäude ......::2ceeseeeeeeennn
Bewertungsfreiheitfür abnutzbare Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens priva-
ter Krankenhäuser..........:.22222200.
Sonderabschreibungzur Förderungklei-
ner und mittlerer Betriebe ..............

82
82a

83
83a

83b
83c

84

84a
$4b
SAc
$4d
85
86
86a

86b

86c
86d

87

87a

87b
87c

87d

87e

87

4. Überschußder Einnahmenüberdie
Werbungskosten
Einnahmen......:2222eceeeeeeeenennenn 88
Werbungskosten ..........22cesssnn 89
PauschbeträgefürWerbungskosten.... 89a

4a. Umsatzsteuerrechtlicher Vorsteuerabzug
Umsatzsteuerrechtlicher Vorsteuerabzug 8$9b

5. Sonderausgaben
Sonderausgaben .......:22ceseeeeen 810
Steuerbegünstigungdes nichtentnomme-
nenGEWiNNS„u... neenseeeeeerennen 810a
Steuerbegünstigte Zwecke ............- 810b
Sonderausgaben-Pauschbetrag,
Vorsorge-Pauschbetrag,
Vorsorgepauschäle.......cccccuneeenen 810c
Verlustabzug ........222ceesenseenerenn 810d

6. VereinnahmungundVerausgabung
Vereinnahmung und Verausgabung ..... $11

7. Nicht abzugsfähigeAusgaben
NichtabzugsfähigeAusgaben .......... 812

8. Die einzeinenEinkunftsarten
a) Land- und Forstwirtschaft

Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
Schaft ......22ooneeeeeeenene nennnen 8 13
Ermittlungdes Gewinnsaus Land- und
Forstwirtschaft nach Durchschnitts-
SÄLZEN....n nnonnneeeeneeeeeannnenn813a
Veräußerung des Betriebs .......... 814
Vergünstigungen bei der Veräußerung
bestimmterland- und forstwirtschaft-
licherBetriebe ...........2ecses.... 814a

b) Gewerbebetrieb
Einkünfteaus Gewerbebetrieb....... 815
Verluste bei beschränkter Haftung ... 815a
Veräußerung des Betriebs .......... 816
Veräußerungvon Anteilenan Kapital-
gesellschaftenbeiwesentlicherBeteili-
[e[072To ER 817

c) Selbständige Arbeit
Selbständige Arbeit .................. 818

d) NichtselbständigeArbeit
Nichtselbständige Arbeit ............ 819
Überlassungvon Vermögensbeteili-
gungen an Arbeitnehmer ............ 819a

e) Kapitalvermögen
Kapitalvermögen........2c2ccceen.. 820

f)} Vermietung und Verpachtung
VermietungundVerpachtung........ 821
PauschalierungdesNutzungswertsder
selbstgenutzten Wohnung im eigenen
Haus .....20222 2seen eeeenenenenn



9) Sonstige Einkünfte
Arten der sonstigen Einkünfte .......
Spekulationsgeschäfte ..............

h) GemeinsameVorschriften
GemeinsameVorschriften...........
Altersentlastungsbetrag .............
Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag.....

IN. Veranlagung
Veranlagungszeitraum, Steuererklärungs-
PfICht ....... 02002eeeenenneeennnneneenn
Veranlagungvon Ehegatten...............
Getrennte Veranlagung von Ehegatten .....
Zusammenveranlagung von Ehegatten .....
(weggefallen) .......:.--2ceenceeeeeeennnn
Besteuerung bei fortgesetzter Gütergemein-
SChaft ............ceeeeeneeeeeennenen
(weggefallen) ............2cecccneeneen
(weggefallen) ...........22cceneeeeeer en
Pauschbesteuerung .......:2ecceeeeeee:

IV. Tarif
Zu versteuerndes Einkommen,Sonderfrei-
beträge,Kinder ..........:22ccseeceeene
Einkommensteuertarif.........22cecc2....
Progressionsvorbehalt ..........2222222...
AußergewöhnlicheBelastungen ...........
AußergewöhnlicheBelastungin besonderen
Fällen .......022ccceceseeeenenseneeenneenn
PauschbeträgefürKörperbehinderteundHin-
terbliebene .........22222ceeeeeeeeeannnnn
KinderbetreuungskostenAlleinstehender ..
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünf-
bONn.....ooooeeeeeeeesesessseeneeeeneneenn
(weggefallen) ..... 222222cceeeeenn
Steuersätze bei außerordentlichenEinkünf-
ten aus Forstwirtschaft ..........2222..20..

. V. Steuerermäßigungen

1. Steuerermäßigungbei ausländischenEin-
künften
Steuerermäßigungbei ausländischenEin-
künften .....22ooosneeeeeneenenn nenn
Ausländische Einkünfte ................

.2. Steuerermäßigung bei Einkünften aus
Land- und Forstwirtschaft
Steuerermäßigung bei Einkünften aus
Land- und Forstwirtschaft ..............

2a. Steuerermäßigung für Steuerpflichtige
mit zwei und mehr Kindern bei In-
anspruchnahme erhöhter Absetzungen
nach $7b \
Steuerermäßigung für Steuerpflichtige mit
zwei und mehr Kindern bei Inanspruch-
nahme erhöhter Absetzungen nach 8 7b

2b. Steuerermäßigung bei Ausgaben zur För-
derung staatspolitischer Zwecke
Steuerermäßigung bei Ausgaben zur För-
derung staatspolitischer Zwecke .......

825
&26
826a
826b
827

g28
829
830
831

832
832a
832b
833

833a

833b
833c

834
534a
834b

834c
8 34d

$34e

S34

3, Steuerermäßigungbei.BelastungmitErb-
schaftsteuer
Steuerermäßigung bei Belastung mit Erb-
schaftsteuer ..........cceeeeneeennn

1. Erhebungder Einkommensteuer
Entstehung und Tilgung der Einkommen-
E)10T
Ausschluß der Anrechnungvon Körper-
schaftsteuerin Sonderfällen.............
Vergütungvon Körperschaftsteuer......
Vergütung von Körperschaftsteuer auf
Grund von Sammelanträgen ............
Vergütung von Körperschaftsteuer in
Sonderfällen .........2ccc en
Vergütungdes Körperschaftsteuer-Erhö-
hungsbetrags an beschränkt Einkommen-
steuerpflichtige .........22222.... en
Einkommensteuer-Vorauszahlung ......

steuer)
Erhebung der Lohnsteuer ............--
Höheder Lohnsteuer ...........2.....-
Lohnsteuerklassen ......... een
Lohnsteuertabellen.............-.rr:.-
Lohnsteuerkarte............222cc2n00.:
FreibetragbeimLohnsteuerabzug ......
Durchführung des Lohnsteuerabzugs für
unbeschränkt einkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer ..........22222eeeceeece:
DurchführungdesLohnsteuerabzugsohne
Lohnsteuerkarte ...........ueeeeeeeeee
Durchführungdes Lohnsteuerabzugsfür
beschränkt einkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer ..........-cerkneeerener
Pauschalierung der Lohnsteuer in beson-
deren Fällen ...........-.cceeseeeeeee:
Pauschalierung der Lohnsteuer für Teil-
zeitbeschäftigte .......... ernennen
Pauschalierung der Lohnsteuer bei be-
stimmten Zukunftssicherungsleistungen .
Aufzeichnungspflichten beim Lohnsteuer-
ADZUQ ....222222 2 eeeneeennennenn ns
Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer
Abschlußdes Lohnsteuerabzugs .......
ÄnderungdesLohnsteuerabzugs.......
Lohnsteuer-Jahresausgleich .........--
Gemeinsamer Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich für Ehegatten ..................-
Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den
Arbeitgeber ...............:22erereree:
ÖrtlicheZuständigkeitderFinanzämterim
Lohnsteuerverfahren........2..2.......:
Haftung des Arbeitgebers ............--
Anrufungsauskunft ...............2r 00:
Lohnsteuer-Außenprüfung............--

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag (Kapital-
ertragsteuer)
Kapitalerträge mit Steuerabzug .........
Bemessung der Kapitalertragsteuer .....

979

835

8 36

836a
836b

836cC

8 36d

836e
837

838
838a
838b
838cC
8 39
839a

$39b
839c

839d
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$40a
840b
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Entrichtung der Kapitalertragsteuer in den
Fällen des 8 43 Abs. INr. 1bis5 ...... 844
AbstandnahmevomSteuerabzug....... 844a
Erstattung der Kapitalertragsteuer ...... 844b
Erstattung von Kapitalertragsteuer an be-
stimmte Körperschaften, Personenver-
einigungenundVermögensmassen..... 844c
(weggefallen) .........cneneeeneenen en 845
Anmeldung und Bescheinigung der
Kapitalertragsteuer ........2ccnccneecn: 845a
Entrichtung der Kapitalertragsteuer in den
Fällen des 8 43 Abs. 1 Nr.6............. 845b

4. Veranlagung von Steuerpflichtigen mit
steuerabzugspflichtigen Einkünften
Veranlagung bei Bezug von Einkünften aus
nichtselbständigerArbeit ............... 8 46
Besondere Behandlung von Einkünften
aus Land- und Forstwirtschaft,Gewerbe-
betrieb oder Kapitalvermögenim Sinne
des 8 43 Abs. 1 NT.5 ......2222222222.: 846a
(weggefallen) .........22cnceeereenenn 847

VI. (weggefallen) .........222222cceeeeneeee 848

Vi. Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger
BeschränktsteuerpflichtigeEinkünfte...... 849
Sondervorschriften für beschränkt Steuer-
pflichtige .......2222ccccceeeeeeeeeee 8 50

I. Steuerpflicht

81

(1) Natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz
oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig. Zum Inland im
Sinne dieses Gesetzes gehörtauch der der Bundes-
republik Deutschland zustehende Anteil am Festland-
sockel, soweit dort Naturschätze des Meeresgrundes
und des Meeresuntergrundeserforscht oder ausge-
beutet werden.

(2) Unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind
auch deutsche Staatsangehörige, die
1. im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhn-

lichen Aufenthalt haben und
2. zu einer inländischen juristischen Person des öffent-

lichen Rechts in einem Dienstverhältnis stehen und
dafür Arbeitslohn aus einer inländischen öffentlichen
Kasse beziehen,

sowie zu ihrem Haushalt gehörende Angehörige, die die
deutscheStaatsangehörigkeitbesitzen.Diesgiltnurfür
natürlichePersonen,die in demStaat,in demsie ihren
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichenAufenthalthaben,
lediglich in einem der beschränkten Einkommensteuer-
pflicht ähnlichen Umfang zu. einer Steuer vom
Einkommen herangezogen werden.

(3) Natürliche Personen, die im Inland weder einen
Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,

Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflich-
GEN 2.2222oeeeerereeen eensense: 850a

IX. Sonstige Vorschriften, Ermächtigungs- und
Schlußvorschriften
Prüfungsrecht.......222222e2neeeernennen 850b
Wertminderung von Anteilen durch Gewinn-
ausschüttungen...........222eeerenennne 850c
Ermächtigung .........--crrseeseeeeernen 851
Einkommensteuerals Maßstabsteuer...... 851a
Anwendungsvorschriften ...........eer 00: 852
(weggefallen) .......:.22eeerreneen- Beeren 852a
(weggefallen) ............22seeeeeereeeenn 853
Schlußvorschrift zu 833a Abs. 3
EStG 1981(Sondervorschrift zum Abzug von
Aufwendungen für Dienstleistungen zur
Beaufsichtigung oder Betreuung eines Kin-
GaS) ... nennen eeenseneeneenenn853a
Schlußvorschriften (Sondervorschriften zum
Abzug von Kinderbetreuungskosten für
Kalenderjahrevor 1984) .......2cn222...: 853b
Schlußvorschriften {Sondervorschriften für
denAbzugzwangsläufigerUnterhaltsaufwen-
dungen für die Veranlagungszeiträume 1971
bis 1974) .......22022ceeneeeneeeeeeennnen854
Schlußvorschriften (Sondervorschriften für
die Gewinnermittlung. nach $4 oder nach
Durchschnittssätzen bei vor dem 1. Juli 1970
angeschafftem Grund und Boden) ......... 855
(weggefallen)........222ccceeeeeeeeeeeen: 8 56

sind vorbehaltlich des Absatzes 2 beschränkt
einkommensteuerpflichtig, wenn sie inländische Ein-
künfte im Sinne des $ 49 haben.

11.Einkommen

1. Sachliche Voraussetzungen
für die Besteuerung

82
Umfang der Besteuerung, Begriffsbestimmungen
(1) Der Einkommensteuer unterliegen

1. Einkünfteaus Land- undForstwirtschaft,
2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
3. Einkünfteaus selbständigerArbeit,
4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,
5. Einkünfte aus Kapitalvermögen,
6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,
7. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22,
die der Steuerpflichtige während seiner unbeschränk-
ten Einkommensteuerpflicht oder als inländische Ein-
künfte während seiner beschränkten Einkommen-
steuerpflicht erzielt. Zu weicher Einkunftsart die Ein-
künfte im einzelnenFall gehören,bestimmtsich nach
den 88 13 bis 24.



(2) Einkünfte sind
1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und

selbständiger Arbeit der Gewinn (88 4 bis 7f),
2. bei den anderen Einkunftsarten der Überschuß der

Einnahmen über die Werbungskosten (88 8 bis 9a).

(3) Die Summe der Einkünfte, vermindert um den
Altersentlastungsbetrag, den Ausbildungsplatz-Ab-
zugsbetrag und die nach $34c Abs.2 und 3 abge-
zogene Steuer, ist der Gesamtbetrag der Einkünfte.
(4) Der Gesamtbetrag der Einkünfte, vermindert um

die Sonderausgaben und die außergewöhnlichen Bela-
stungen, ist das Einkommen.

(5) Das Einkommen,vermindertumdie Sonderfrei-
beträge im Sinne des $ 32 Abs. 2 und 3, den Kinderfrei-
betrag im Sinne des $ 32 Abs. 8 und um die sonstigen
vom Einkommen abzuziehenden Beträge, ist das zu ver-
steuernde Einkommen; dieses bildet die Bemessungs-
grundlage für die tarifliche Einkommensteuer.
(6) Die tarifliche Einkommensteuer, vermindert umdie

Steuerermäßigungen, ist die festzusetzende Einkom-
mensteuer.
(7) Die Einkommensteuerist eine Jahressteuer.Die

Grundlagen für ihre Festsetzung sind jeweils für ein
Kalenderjahr zu ermitteln. Besteht die unbeschränkte
oderbeschränkteEinkommensteuerpflichtnichtjeweils
während eines ganzen Kalenderjahrs, so tritt an die
Stelle des Kalenderjahrs der Zeitraum der jeweiligen
Einkommensteuerpflicht.

82a
Negative ausländische Einkünfte

(1) NegativeausländischeEinkünfte
1. aus einer in einem ausländischen Staat belegenen

land- undforstwirtschaftlichenBetriebsstätte,
2. aus einer in einemausländischenStaat belegenen

gewerblichen Betriebsstätte,
3. aus der Beteiligungan einemHandelsgewerbeals

stiller Gesellschafter und aus partiarischen Dar-
lehen, wenn der Schuldner Wohnsitz, Sitz oder
Geschäftsleitung in einem ausländischem Staat hat,
und

4. aus der Vermietung oder der Verpachtung unbeweg-
lichen Vermögensoder von Sachinbegriffen,wenn
diese in einem ausländischen Staat belegen sind,

dürfen nur mit ausländischen Einkünften der jeweils
selben Art aus demselben Staat ausgeglichen werden;
sie dürfenauch nichtnach & 10d abgezogenwerden.
Soweit die negativen Einkünfte nicht nach Satz 1 aus-
geglichen werden können, mindern sie die positiven
ausländischen Einkünfte der jeweils selben Art, die der
SteuerpflichtigeindenfolgendensiebenVeranlagungs-
zeiträumen aus demselben Staat erzielt.

(2) Absatz 1 Nr. 2 ist nicht anzuwenden,wenn die
negativenEinkünfteaus einer gewerblichenBetriebs-
stätteimAuslandstammen,dieausschließlichoderfast
ausschließlich die Herstellung oder Lieferung von
Waren, außer Waffen, die Gewinnung von Boden-
schätzen sowie die Bewirkung gewerblicher Leistungen
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zum Gegenstand hat, soweit diese nicht in der Errich-
tung oder dem Betrieb von Anlagen, die dem Fremden-
verkehrdienen,oder in der Vermietungoder der Ver-
pachtung von Wirtschaftsgütern einschließlich der
Überlassung von Rechten, Plänen, Mustern, Verfahren,
Erfahrungen und Kenntnissen bestehen.

2. Steuerfreie Einnahmen

83
Steuerfrei sind

1. a) Leistungen aus einer Krankenversicherung und
aus der gesetzlichen Unfallversicherung,

b) Sachleistungenund Kinderzuschüsseaus den
gesetzlichenRentenversicherungeneinschließ-
lich der Sachleistungen nach dem Gesetz über
eine Altershilfe für Landwirte,

c) Geldleistungen nach & 1240 der Reichsver-
sicherungsordnung,$ 17 des Angestelitenver-
sicherungsgesetzes,$ 39 des Reichsknapp-
schaftsgesetzes und den 88 7, 8 des Gesetzes
über eine Altershilfefür Landwirtesowie ent-
sprechende Geldleistungen nach 89 des
genanntenGesetzes,

d) das Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutz-
gesetz, der Reichsversicherungsordnungund
dem Gesetz über die Krankenversicherung der
Landwirte, die Sonderunterstützung für im Fami-
lienhaushalt beschäftigte Frauen, der Zuschuß
zumMutterschaftsgeldnachdemMutterschutz-
gesetz sowie Dienst- und Anwärterbezüge, die
fürdieZeitdesMutterschaftsurlaubsalsMutter-
schaftsgeld aus öffentlichen Kassen gezahlt
werden;

2. das Arbeitslosengeld, das Kurzarbeitergeld, das
Schlechtwettergeld, die Arbeitslosenhilfe und das
Unterhaltsgeidscwie die übrigenLeistungennach
dem Arbeitsförderungsgesetz,soweit sie Arbeit-
nehmernoderArbeitsuchendenoderzurFörderung
der Ausbildung oder Fortbildungder Empfänger
gewährt werden;

3. Kapitalabfindungenauf Grund der gesetzlichen
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestell-
ten, aus der Knappschaftsversicherungund auf
Grund der Beamten-(Pensions-)Gesetze;

4. bei Angehörigender Bundeswehr,des Bundes-
grenzschutzes, der Bereitschaftspolizei der Länder,
der Vollzugspolizei und der Berufsfeuerwehr der
Länder und Gemeinden und bei Vollzugsbeamten
der Kriminalpolizei des Bundes, der Länder und
Gemeinden
a) der Geldwert der ihnen aus Dienstbeständen

überlassenen Dienstkleidung,
b) Einkleidungsbeihilfenund Abnutzungsentschä-

digungen für die Dienstkleidung der zum Tragen
oderBereithaltenvonDienstkleidungVerpflich-
teten und für dienstlich notwendige Kleidungs-
stückederVollzugsbeamtenderKriminalpolizei,

c) Verpflegungs- und Beköstigungszuschüsse und
der Geldwert der im Einsatz unentgeltlich abge-
gebenen Verpflegung,



d) der Geldwert der freien ärztlichen Behandlung,
der freien Krankenhauspflege, des freien
Gebrauchs von Kur- und Heilmittelnund der
freien ärztlichen Behandlung erkrankter Ehe-
frauen und unterhaltsberechtigter Kinder;

die Geld- und Sachbezüge sowie die Heilfürsorge,
die Soldaten auf Grund des $ 1 Abs. 1 Satz 1 des
Wehrsoldgesetzes und Zivildienstleistende auf
Grund des $ 35 des Zivildienstgesetzes erhalten;

aus öffentlichen Mitteln versorgungshalber an
Wehrdienstbeschädigte und Zivildienstbeschä-
digte oder ihre Hinterbliebenen, Kriegsbeschädigte,
Kriegshinterbliebene und ihnen gleichgestellte Per-
sonen gezahlt werden, soweit es sich nicht um
Bezüge handelt, die auf Grund der Dienstzeit
gewährt werden;

gesetz, Leistungen nach dem Gesetz über Hilfs-
maßnahmen für Deutsche aus der sowjetischen
Besatzungszone Deutschlands und dem sowie-
tisch besetzten Sektor von Berlin in der imBundes-
gesetzblatt Teil Ill, Gliederungsnummer240-10,
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geän-
dert durchGesetz vom 24. August 1972 (BGBl. I
S. 1521), und Leistungen nach dem Reparations-
schädengesetz;

gen im Heilverfahren,die auf Grund gesetzlicher
Vorschriften zur Wiedergutmachung nationalsozia-
listischen Unrechts gewährtwerden.Die Steuer-
pflicht von Bezügen aus einem aus Wiedergut-
machungsgründenneu begründetenoder wieder
begründetenDienstverhältnissowie von Bezügen
aus einem früheren Dienstverhältnis,die aus
Wiedergutmachungsgründen neu gewährt oder
wieder gewährt werden, bleibt unberührt;

laßten oder gerichtlich ausgesprochenen Auflö-
sung des Dienstverhältnisses, höchstens jedoch
24 000 Deutsche Mark. Hat der Arbeitnehmer das
50. Lebensjahr vollendet und hat das Dienstverhält-
nis mindestens15 Jahre bestanden,so beträgtder
Höchstbetrag 30000 Deutsche Mark, hat der
Arbeitnehmer das 55. Lebensjahr vollendet und hat
das Dienstverhältnis mindestens 20 Jahre bestan-
den, so beträgt der Höchstbetrag 36 000 Deutsche
Mark. Darunter fallen nicht Abfindungen, die als lau-
fende Bezüge aus einem früheren Dienstverhältnis
gewährt werden, wenn der monatliche Bezug min-
destens 65 vom Hundert des in den letzten sechs
Monatenvor Beendigungdes Dienstverhältnisses
durchschnittlich erzielten Arbeitsiohns beträgt;

Übergangsgelder und Übergangsbeihilfen auf
Grund gesetzlicher Vorschriften wegen Entlassung
aus einemDienstverhältnis;
Bezüge aus öffentlichenMittelnoder aus Mitteln
eineröffentlichenStiftung,die wegenHilfsbedürf-
tigkeit oder als Beihilfe zu dem Zweck bewilligt wer-
den, die Erziehungoder Ausbildung,die Wissen-
schaftoderKunst unmittelbarzu fördern.Darunter
fallen nicht Kinderzuschlägeund Kinderbeihilfen,

die auf Grund der Besoldungsgesetze, besonderer
Tarife oder ähnlicher Vorschriften gewährt werden;
aus- einer Bundeskasse oder Landeskasse
gezahlte Bezüge, die in einem Bundesgesetz oder .
Landesgesetzoder einer auf bundesgesetzlicher
oder landesgesetzlicher Ermächtigung beruhenden
Bestimmung oder von der Bundesregierung oder
einer Landesregierungals Aufwandsentschädi-
gungfestgesetztsindundals Aufwandsentschädi-
gung im Haushaltsplan ausgewiesen werden. Das
gleiche gilt für andere Bezüge, die als Aufwandsent-
schädigung aus öffentlichen Kassen an Öffentliche
Dienste leistende Personen gezahlt werden, soweit
nicht festgestellt wird, daß sie für Verdienstausfall
oderZeitverlustgewährtwerdenoderdenAufwand,
der dem Empfänger erwächst, offenbar über-
steigen;
die aus öffentlichenKassen gezahltenReiseko-
stenvergütungen und Umzugskostenvergütungen.
Vergütungen für Verpflegungsmehraufwendungen
sind nur insoweitsteuerfrei,als sie die Höchstbe-
träge nach $ 9 Abs. 4 nicht überschreiten;
ZuschüsseeinesTrägersdergesetzlichenRenten-
versicherung zu den Aufwendungen eines Rentners
für seine Krankenversicherung;
Heiratsbeihilfen und Geburtsbeihilfen, die an
ArbeitnehmervondemArbeitgebergezahltwerden.
Übersteigt die Heiratsbeihilfe den Betrag von 700
DeutscheMark,dieGeburtsbeihilfedenBetragvon
500 Deutsche Mark, so ist der übersteigende
Betrag steuerpflichtig;
dieBeträge,diedenimprivatenDienstangestellten
PersonenfürReisekostenundfürdienstlichveran-
laßte Umzugskosten gezahlt werden, soweit sie die
durch die Reise oder den Umzug entstandenen
Mehraufwendungen und bei Verpflegungsmehrauf-
wendungendie Höchstbeträgenach $ 9 Abs. 4
nichtübersteigen;
(weggefallen);
dasAufgeldfüreinandieBankfürVertriebeneund
Geschädigte (Lastenausgleichsbank) zugunsten
des Ausgleichsfonds ($ 5 Lastenausgleichsge-
setz) gegebenes Darlehen,wenn das Darlehen
nach $ 7f des Gesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. September 1953 (BGBl.
IS. 1355)imJahr derHingabealsBetriebsausgabe
abzugsfähig war;
EntschädigungenaufGrunddes Gesetzesüberdie
Entschädigung ehemaliger deutscher Kriegsgefan-
gener;
dieausöffentlichenMittelndesBundespräsidenten
aus sittlichen oder sozialen Gründen gewährten
Zuwendungen an besonders verdiente Personen
oder ihre Hinterbliebenen;
Zinsen aus Schuldbuchforderungenim Sinne des
8 35Abs. 1desAllgemeinenKriegsfolgengesetzes
in der im BundesgesetzblattTeil Ill, Gliederungs-
nummer 653-1, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung;
der Ehrensold,der auf Grund des Gesetzes über
Titel,OrdenundEhrenzeicheninderimBundesge-



setzblatt Teil Il, Gliederungsnummer 1132-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469),
gewährt wird;

die Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz in der
im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliederungsnummer
242-1, veröffentlichten bereinigten Fassung,
zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember
1976 (BGBl. IS. 3341);
Leistungen,die auf Grunddes Bundeskindergeld-
gesetzes oder nachträglichauf Grund der durch
das Bundeskindergeldgesetz aufgehobenen
Kindergeldgesetze gewährt werden;
(weggefallen);
Aufwandsentschädigungen für nebenberufliche
Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher
oder für eine vergleichbare nebenberufliche Tätig-
keit zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und
kirchlicher Zwecke (88 52 bis 54 Abgabenordnung)
im Dienst oder Auftrag einer inländischen juristi-
schen Person des öffentlichenRechts oder einer
unter 8 5 Abs. 1 Nr.9 des Körperschaftsteuergeset-
zes fallendenEinrichtung.Als Aufwandsentschädi-
gungensindEinnahmenfürdieinSatz 1bezeichne-
ten Tätigkeiten bis zur Höhe von insgesamt 2 400
DeutscheMark imJahr anzusehen;
und 28. (weggefallen);
das GehaltunddieBezüge,diediediplomatischen
VertreterfremderMächte,die ihnenzugewiesenen
Beamten und die in ihren Diensten stehenden Per-
sonen .erhalten, soweit sie nicht die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen, sowie das Gehalt
und die Bezüge der Berufskonsuln, der Konsulats-
angehörigen und deren Personal, soweit sie Ange-
hörige des Entsendestaates sind und in der
Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin
(West) außerhalb ihres Amtes oder Dienstes kei-
nenBeruf,keinGewerbeundkeineanderegewinn-
bringende Tätigkeit ausüben;
bis 41. (weggefallen);
die Zuwendungen, die auf Grund des Fulbright-
Abkommens gezahlt werden;
der Ehrensold für Künstler sowie Zuwendungen aus
Mitteln der Deutschen Künstlerhilfe, wenn es sich
um Bezüge aus Öffentlichen Mitteln handelt, die
wegen der Bedürftigkeit des Künstlers gezahlt wer-
den;
Stipendien, die unmittelbar aus öffentlichen Mitteln
oder von zwischenstaatlichen oder überstaatlichen
Einrichtungen, denen die Bundesrepublik Deutsch-
land als Mitglied angehört, zur Förderung der For-
schung oder zur Förderung der wissenschaftlichen
oder künstlerischenAusbildungoder Fortbildung
gewährtwerden.DasgleichegiltfürStipendien,die
zu den in Satz 1 bezeichneten Zwecken von einer
Einrichtung,die voneinerKörperschaftdes öffent-
lichen Rechts errichtet ist oder verwaltet wird, oder
voneinerKörperschaft,Personenvereinigungoder
Vermögensmasse imSinne des 8 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftsteuergesetzes gegeben werden.
Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, daß
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a) die Stipendien einen für die Erfüllung der For-
schungsaufgabe oder für die Bestreitung des
Lebensunterhalts und die Deckung des Ausbil-
dungsbedarfs erforderlichen Betrag nicht über-
steigen und nach den von demGeber erlassenen
Richtlinien vergeben werden,
der EmpfängerimZusammenhangmitdemSti-
pendium nicht zu einer bestimmten wissen-
schaftlichenoderkünstlerischenGegenleistung
oder zu einerArbeitnehmertätigkeitverpflichtet
ist,
bei Stipendien zur Förderung der wissenschaft-
lichenoder künstlerischenFortbildungim Zeit-
punkt der erstmaligen Gewährung eines solchen
Stipendiums der Abschluß der Berufsausbildung
des Empfängers nicht länger als zehn Jahre
zurückliegt;

Z

c m

(weggefallen);
Bergmannsprämien nach dem Gesetz über Berg-
mannsprämien;
Leistungennach $ 14a Abs. 4 und $ 14b des
Arbeitsplatzschutzgesetzes;
LeistungennachdemUnterhaltssicherungsgesetz,
soweit sie nicht nach dessen $ 15 Abs. 1 Satz 2
steuerpflichtig sind;
laufendeZuwendungeneines früheren alliierten
Besatzungssoldaten an seine im Geltungsbereich
des Grundgesetzes ansässige Ehefrau, soweit sie
auf diese Zuwendungen angewiesen ist;
die Beträge, die der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber
erhält, um sie für ihn auszugeben (durchlaufende
Gelder),unddie Beträge,durchdie Auslagendes
Arbeitnehmers für den Arbeitgeber ersetzt werden
(Auslagenersatz);
Trinkgelder, die dem Arbeitnehmer von Dritten
gezahlt werden, ohne daß ein Rechtsanspruch dar-
auf besteht, soweit sie 1200 Deutsche Mark im
Kalenderjahr nicht übersteigen;
besondereZuwendungendesArbeitgebersan den
ArbeitnehmernachnähererMaßgabeeinerRechts-
verordnung, soweit es aus sozialen Gründen oder
zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens
geboten erscheint, die Zuwendungen ganz oder
teilweise steuerfrei zu belassen;
Zinsen aus Pfandbriefen und Kommunalobligatio-
nen, die von der Landesbank und Girozentrale Saar
vor dem 6. Juli 1959 ausgegeben worden sind.8$3a
Abs. 2 gilt entsprechend;
Zinsen aus Entschädigungsansprüchenfür deut-
scheAuslandsbondsimSinneder88 52bis54des
Bereinigungsgesetzes für deutsche Auslands-
bonds in der imBundesgesetzblattTeil Ill,Gliede-
rungsnummer4139-2, veröffentlichtenbereinigten
Fassung, soweit sich die Entschädigungsansprü-
che gegen den Bund oder die Länder richten. Das
gleichegiltfürdieZinsenaus Schuldverschreibun-
gen und Schuldbuchforderungen, die nach den
&89, 10 und14 des Gesetzes zur näherenRege-
lung der Entschädigungsansprüchefür Auslands-
bonds in der im BundesgesetzblattTeil Ill, Glie-
derungsnummer4139-3, veröffentlichtenbereinig-



ten Fassung vom Bund oder von den Ländern für
Entschädigungsansprüche erteilt oder eingetragen
werden;
und56. (weggefallen);
die Beträge, die die Künstlersozialkasse zugunsten
des nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz
Versicherten aus dem Aufkommen von Künstler-
sozialabgabe und Bundeszuschuß an einen Träger
der Sozialversicherung oder an den Versicherten
zahlt;
das Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz und die
sonstigen Leistungen zur Senkung der Miete oder
Belastung im Sinne des $ 38 des Wohngeldge-
setzes;
Entschädigungen aus Mitteln des Ausgleichsfonds
nach dem Dritten Abschnitt des Wertpapierbereini-
gungsschlußgesetzes in der im Bundesgesetzblatt
Teil IN,Gliederungsnummer4139-1-4, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, soweit sie für Zinsen
geleistetwerden,die nach $ 3 a steuerfreisind;
Leistungen aus öffentlichen Mitteln an Arbeitneh-
mer des Steinkohlen-,Pechkohlen- und Erzberg-
baues, des Braunkohlentiefbaues und der Eisen-
und Stahlindustrie aus Anlaß von Stillegungs-, Ein-
schränkungs-, Umstellungs- oder Rationalisie-
rungsmaßnahmen;
Leistungen nach 8 4 Nr. 2, 8 7 Abs. 3, 88 9, 10
Abs. 1, 88 13, 15 des Entwicklungshelfer-Geset-
zes;
Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssiche-
rung des Arbeitnehmers, soweit sie auf Grund
gesetzlicher Verpflichtung geleistet werden; der
Beitragsteil, den der Arbeitgeber an einen kranken-
versicherungspflichtigenArbeitnehmer für die
Krankenversicherung bei einer Ersatzkasse leistet,
ist bis zur Hälftedes GesamtbeitragszurKranken-
versicherung bei der Ersatzkasse steuerfrei. Den
Ausgabendes ArbeitgebersfürdieZukunftssiche-
rung, die auf Grund gesetzlicher Verpflichtung ge-
leistet werden,werden gleichgestelltZuschüsse
des Arbeitgebers zu den Aufwendungen des Arbeit-
nehmers
a) für eine Lebensversicherung,
b) für die freiwillige Weiterversicherung in einer

gesetzlichen Rentenversicherung,
c) für eine öffentlich-rechtliche Versicherungs-

oder Versorgungseinrichtung seiner Berufs-
gruppe,

wenn der Arbeitnehmervon der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
befreit worden ist. Die Zuschüsse sind nur insoweit
steuerfrei, als sie insgesamt bei Befreiung von der
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung der Angestellten die Hälfte und bei
Befreiung von der Versicherungspflicht in der
knappschaftlichenRentenversicherungzweiDrittel
der Gesamtaufwendungen des Arbeitnehmers
nicht übersteigen und nicht höher sind als der
Betrag, der als Arbeitgeberanteilbei Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung der Angestellten oder in der knappschaftlichen
Rentenversicherung zu zahlen wäre. Die Sätze 2

und 3 gelten sinngemäß für Beiträge des Arbeit-
gebers zu einer Pensionskasse, wenn der Arbeit-
nehmer bei diesem Arbeitgeber nicht im Inland
beschäftigt ist und der Arbeitgeber keineBeiträge
zurgesetzlichenRentenversicherungimInlandlei-
stet;BeiträgedesArbeitgeberszueinerRentenver-
sicherung auf Grund gesetzlicher Verpflichtung
sind anzurechnen;

der Deutschen Demokratischen Republik oder in
Berlin (Ost) bezogenwordensind;

schränkt einkommensteuerpflichtig sind, die
Bezüge insoweit,als sie den Arbeitslohn,derbei
einergleichwertigenTätigkeitamOrtderzahlenden
öffentlichen Kasse dem Arbeitnehmer zustehen
würde, übersteigen; bei anderen für einen begrenz-
ten Zeitraum in ein Gebiet außerhalb des Inlands
entsandten Arbeitnehmern, die dort einen Wohnsitz
oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, der
ihhen von einem inländischen Arbeitgeber
gewährte Kaufkraftausgleich, soweit er den für ver-
gleichbare Auslandsdienstbezüge nach 8 54 des
Bundesbesoldungsgesetzes zulässigen Betrag
nichtübersteigt;

des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen
Altersversorgung in der im Bundesgesetzblatt
Teil Ill, Gliederungsnummer 800-22, veröffentlich-
tenbereinigtenFassung) zugunsteneinesVersor-
gungsberechtigten und seiner Hinterbliebenen an
eine Pensionskasse oder ein Unternehmen der
Lebensversicherung zur Ablösung von Verpflich-
tungen, die der Träger der Insolvenzsicherung im
Sicherungsfall gegenüber dem Versorgungs-
berechtigtenund seinen Hinterbliebenenhat. Die
Leistungen der Pensionskasse oder desUnterneh-
mensder Lebensversicherungauf Grundder Bei-
träge nach Satz 1 gehören zu den Einkünften, zu
denendieVersorgungsleistungengehörenwürden,
die ohne Eintritt des Sicherungsfalls zu erbringen
wären. Soweit sie zu den Einkünften aus nichtselb-
ständigerArbeitimSinnedes $ 19gehören,ist von
ihnen Lohnsteuer einzubehalten. Für die Erhebung
der Lohnsteuer gelten die Pensionskasse oder das
Unternehmen der Lebensversicherung als Arbeit-
geber und der Leistungsempfänger als Arbeit-
nehmer;

entstehen,daßSchuldenzumZweckderSanierung
ganz oder teilweise erlassen werden.

83a
SteuerbefreiungbestimmterZinsen

(1) Steuerfrei sind

oder in Berlin (West) ausgegebenenPfandbriefen
und Kommunalschuldverschreibungen,wenn die
Erlöse aus diesen Wertpapierenmindestens zu
90 vom Hundert zur Finanzierung des sozialen Woh-
nungsbaues und der durch ihn bedingten Kosten der
AufschließungsmaßnahmenundGemeinschaftsein-
richtungen bestimmt sind;



2. Zinsen aus
a) festverzinslichen Schuldverschreibungen des

Bundes und aus Schatzanweisungen des Bundes
mit einer Laufzeit von mindestens drei Jahren,

b) festverzinslichen Schuldverschreibungen der
Länder und aus Schatzanweisungen der Länder
mit einer Laufzeit von mindestens drei Jahren,
wenn der Ausschuß für Kapitalverkehr ($ 6 des
Gesetzes über den Kapitalverkehr vom
2. September 1949 - Gesetzblatt der Verwaltung
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes S. 305) fest-
gestellt hat, daß die vorgesehenen Ausgabebe-
dingungen das Kurs- und Zinsgefüge am Kapital-
markt nicht stören; -

3. Zinsen aus vor dem 1. April 1952 - in Berlin (West)
vor dem 27. Juni 1952 - im Geltungsbereichdes
Grundgesetzes oder in Berlin (West) ausgegebenen
festverzinslichen Wertpapieren (ausgenommen
Namenschuldverschreibungen) und aus festverzins-
lichen Wertpapieren, die in der Zeit nach dem
31. März 1952 - in Berlin (West) nach dem 26. Juni
1952 - bis zum 17. Dezember 1952 im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes oder in Berlin (West) aus-
gegeben und nach dem.Gesetz über den Kapitalver-
kehrvom2. September1949 (Gesetzblattder Ver-
waltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes S. 305)
genehmigt worden sind. Die Steuerfreiheit bezieht
sich auch auf Zinsen aus vor dem 21. Juni 1948 - in
Berlin (West) vor dem 25. Juni 1948 - außerhalb des
Geltungsbereichs des Grundgesetzes und von Berlin
(West) ausgegebenen festverzinslichen Wert-
papieren
a) von Geldinstituten,die nach & 3 der 35. Durch-

führungsverordnung zum Umstellungsgesetz
(Öffentlicher Anzeiger Nr. 83 vom 13. September
1949) bis zum 17. Dezember 1952 als verlagert
anerkannt worden sind oder vor dem 21. Juni
1948 ihren Sitz in den Geltungsbereich des
Grundgesetzes oder vor dem 25. Juni 1948 nach
Berlin (West) verlegt haben,
von anderenUnternehmen,die ihrenSitz in den
Geltungsbereich des Grundgesetzes oder nach
Berlin (West) verlegt haben und auf deren Emis-
sionen $&1 des Gesetzes zur Bereinigung des
Wertpapierwesens (Wertpapierbereinigungs-
gesetz) in der im Bundesgesetzblatt Teil Ill,
Gliederungsnummer 4139-1, veröffentlichten
bereinigten Fassung, geändert durch Gesetz vom
2.März 1974 (BGBl. | S. 469), - in Berlin (West)
8 1 des Gesetzes zur Bereinigungdes Wert-
papierwesens (Wertpapierbereinigungsgesetz)
vom 26. September 1949 (Verordnungsblatt für
Groß-Berlin Teit 1S. 346) - anzuwenden ist.

bDe

Die Steuerfreiheitgilt nicht für Zinsen aus Indu-
strieobligationen,die nach dem20. Juni 1948 - im
Saarland nach dem 19. November 1947 und in Berlin
(West) nach dem 24. Juni 1948 - ausgegeben wor-
den sind, und nicht für Zinsen aus Wandelanleihen
und Gewinnobligationen. Sie gilt jedoch für Zinsen
aus vor dem 1. Januar 1952 ausgegebenen Indu-
strieobligationen (ausgenommen Wandelanleihen
und Gewinnobligationen), soweit und nachdem de:
Zinssatz auf 5,5 vom Hundert ermäßigt worden ist;
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4. Zinsen aus nach dem 31.März 1952 - in Berlin

(West)nachdem26.Juni 1952- imGeltungsbereich
des Grundgesetzesoder in Berlin (West) ausgege-
benen festverzinslichen Wertpapieren, wenn der
VerwendungszweckdesErlösesnachAnhörungdes
Ausschusses für Kapitalverkehr ($ 6 des Gesetzes
überden Kapitalverkehrvom2. September1949 -
Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirt-
schaftsgebietes S.305) durch Rechtsverordnung als
besoncers förderungswürdiganerkanntworden ist.
EineAnerkennungdarfnurerfolgen,wenneineAus-
gabe für den vorgesehenen Verwendungszweck zu
den üblichen Bedingungen am Kapitalmarkt nicht
möglichist undwennder Kapitalverkehrsausschuß
festgestellt hat, daß durch die Ausgabe das Kurs-
undZinsgefügeamKapitalmarktnichtgestörtwird.
(2) Eine Anleihe gilt im Sinne des Absatzes 1 als aus-

gegeben,wennmindestenseinWertpapierderAnleihe
veräußert worden ist.

(3)Die Steuerfreiheit der Zinsen aus den in Absatz 1
bezeichnetenAnleihenwird durcheine Anderungdes
Ausgabekurses der Anleihe nicht berührt, wenn der
Bundesminister für Wirtschaft imEinvernehmen mitdem
Bundesministerder Finanzendie Anderunggenehmigt
hat.
(4) Die Vorschriften des Absatzes 1 Nr. 1, 2 und 4

geltenfürZinsenausAnleihenimSinnedesAbsatzes1
Nr. 1, 2 und 4, die vor dem 1. Januar 1955 ausgegeben
wordensind.

83b
SteuerfreiheitbestimmterZuschlägezumArbeitslohn
(1) Gesetzliche oder tarifvertragliche Zuschläge, die

für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder
NachtarbeitnebendemGrundlohngezahltwerden,sind
steuerfrei.DieZuschlägemüssenineinemGesetzoder
in einem Tarifvertrag dem Grunde und der Höhe nach
festgelegt sein. An den Tarifvertrag müssen der Arbeit-
nehmer und sein Arbeitgeber gebunden sein, oder das
ArbeitsverhältnismußdemTarifvertragunterstelltwor-
den sein. Weichen die gezahltenZuschlägevon den
gesetzlichenoder tarifvertraglichenZuschlägenab, so
sind sie insoweit steuerfrei, als sie sich im Rahmen des
Gesetzes oderTarifvertrageshalten.

(2) Zuschläge, die in anderen Fällen für tatsächlich
geleistete Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit neben
dem Grundlohn gezahlt werden, sind steuerfrei, soweit
sie
1. für Sonntagsarbeit50 vomHundert,
2. vorbehaltlich der Nummer 3 für Arbeiten an gesetzli-

chen Feiertagen, auch wenn diese auf einen Sonntag
fallen, 125 vom Hundert,

3. für Arbeiten an den Weihnachtsfeiertagen und am
1. Mai 150 vom Hundert,

4. fürgelegentlicheNachtarbeit30vomHundertundfür
regelmäßige Nachtarbeit 15 vom Hundert

des Grundiohnsnichtübersteigen.
(3) Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 gilt fol-

gendes:
1. Als Grundlohn gilt, was dem Arbeitnehmer bei der für

ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit in dem
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und laufenden Sachbezügen zusteht. Dieser Betrag
ist auf einen Stundenlohn umzurechnen.

2. Sonntagsarbeitund Feiertagsarbeitim Sinne des
Absatzes 2 Nr. 1 bis 3 ist die Arbeit in der Zeit von
OUhr bis 24 Uhr des jeweiligen Tages. Welche Tage
gesetzliche Feiertage sind, bestimmen die amOrt der
Arbeitsstätte geltenden Vorschriften.

3. Nachtarbeitim Sinne des Absatzes 2 Nr. 4 ist die
Arbeit in der Zeitvon 20 Uhr bis 6 Uhr.

83c
Anteilige Abzüge

Soweit Ausgaben mit steuerfreien Einnahmen in
unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang ste-
hen, dürfen sie nicht als Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten abgezogen werden.

3. Gewinn

84
Gewinnbegriff im allgemeinen

(1) Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem
Betriebsvermögen am Schluß des Wirtschaftsjahrs und
dem Betriebsvermögen am Schluß des vorangegange-
nen Wirtschaftsjahrs, vermehrt um den Wert der Ent-
nahmenund vermindertum den Wert der Einlagen.
Entnahmen sind alle Wirtschaftsgüter (Barentnahmen,
Waren, Erzeugnisse, Nutzungen und Leistungen), die
der Steuerpflichtige dem Betrieb für sich, für seinen
Haushalt oder für andere betriebsfremdeZwecke im
Laufe des Wirtschaftsjahrs entnommen hat. Ein Wirt-
schaftsgut wird nicht dadurch entnommen,daß der
Steuerpflichtige zur Gewinnermittlung nach Absatz 3
oder nach $ 13 a übergeht. Eine Änderung der Nutzung
eines Wirtschaftsguts, die bei Gewinnermittlung nach
Satz 1 keine Entnahme ist, ist auch bei Gewinnermitt-
lung nach Absatz 3 oder nach 8 13 a keine Entnahme.
Einlagensind alle Wirtschaftsgüter(Bareinzahlungen
und sonstige Wirtschaftsgüter), die der Steuerpflichtige
dem Betrieb im Laufe des Wirschaftsjahrs zugeführt
hat.Bei derErmittlungdes GewinnssinddieVorschrif-
ten über die Betriebsausgaben, über die Bewertung und
über die Absetzung für Abnutzung oder Substanzverrin-
gerung zu befolgen.

(2) DerSteuerpflichtigedarfdieVermögensübersicht
(Bilanz) auch nach ihrer Einreichung beim Finanzamt
ändern, soweit sie den Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung unter Befolgung der Vorschriften dieses
Gesetzesnichtentspricht.Darüberhinausist eine
Änderung der Vermögensübersicht (Bilanz) nur mit
Zustimmungdes Finanzamtszulässig.

(3) Steuerpflichtige, die nicht auf Grund gesetzlicher
Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen und
regelmäßig Abschlüsse zu machen, und die auch keine
BücherführenundkeineAbschlüssemachen,können
als Gewinn den Überschuß der Betriebseinnahmen über
die Betriebsausgaben ansetzen. Hierbei scheiden
Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben aus, die im
Namen und für Rechnung eines anderen vereinnahmt
und verausgabt werden (durchlaufende Posten). Die

Vorschriften über die Absetzung für Abnutzung oder
Substanzverringerung sind zu befolgen. DieAnschaf-
fungs- oder Herstellungskosten für nicht abnutzbare
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind erst im
ZeitpunktderVeräußerungoderEntnahmedieserWirt-
schaftsgüter als Betriebsausgaben zu berücksichtigen.
Die nicht abnutzbaren Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens sind unter Angabe des Tages der Anschaffung
oderHerstellungundder Anschaffungs-oder Herstel-
lungskostenoderdes anderenStellegetretenenWerts
inbesondere,laufendzu führendeVerzeichnisseaufzu-
nehmen.

(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die
durch den Betrieb veranlaßt sind.

(5) Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den
Gewinn nicht mindern:
1. Aufwendungen für Geschenke an Personen, die nicht

Arbeitnehmerdes Steuerpflichtigensind. Satz 1 gilt
nicht für Gegenstände, auf denen der Name oder die
Firmenbezeichnungdes Gebers oder ein sonstiger
Werbehinweis dauerhaft und von außen leicht
erkennbar angebracht ist (Werbeträger), wenn die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der dem
Empfärigerim WirtschaftsjahrzugewendetenGe-
genstände insgesamt 50 Deutsche Mark nicht über-
steigen;

2. Aufwendungen für die Bewirtung von Personen, die
nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind,
soweitsienachderallgemeinenVerkehrsauffassung
als unangemessen anzusehen sind oder soweit ihre
Höhe und ihre betriebliche Veranlassung nicht nach-
gewiesen sind. Zum Nachweis der Höhe und der
betrieblichenVeranlassungder Aufwendungenhat
der Steuerpflichtige auf einem amtlich vorgeschrie-
benenVordruckdie folgendenAngabenzu machen:
Ort und Tag der Bewirtung, bewirtete Personen,
Anlaß der Bewirtung und Höhe der Aufwendungen;
hat die Bewirtung in einer Gaststätte stattgefunden,
so ist demVordruckdie Rechnungüberdie Bewir-
tung, die vom Inhaber der Gaststätte unterschrieben
sein muß, beizufügen;

3. Aufwendungen für Einrichtungen des Steuerpflichti-
gen, soweit sie der Bewirtung,Beherbergungoder
Unterhaltung von Personen, die nichtArbeitnehmer
des Steuerpflichtigen sind, dienen (Gästehäuser)
und sich außerhalb des Orts eines Betriebs des
Steuerpflichtigen befinden;

4. Aufwendungen für Jagd oder Fischerei, für Segel-
jachten oder Motorjachten sowie für ähnliche
Zwecke und für die hiermit zusammenhängenden
Bewirtungen;

5. Mehraufwendungenfür Verpflegung,soweit sie die
durch Rechtsverordnungder Bundesregierungmit
Zustimmung des Bundesrates bestimmten Höchst-
beträge übersteigen;diese Höchstbeträgedürfen
140 vom Hundert der pauschalen Tagegeldbeträge
des Bundesreisekostengesetzesnichtübersteigen;

zwischen Wohnung und Betriebsstätte und für Fami-
lienheimfahrten,soweit sie die sich in entsprechen-
derAnwendungvon 8 9 Abs. 1 Nr.4 und5 undAbs.
2 ergebenden Beträge übersteigen;



7. andereals die indenNummern1bis6 bezeichneten
Aufwendungen,die die Lebensführungdes Steuer-
pflichtigen oder anderer Personen berühren, soweit
sie nach allgemeiner Verkehrsauffassung als unan-
gemessen anzusehen sind;

8. von einem Gericht oder einer Behörde im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes oder von Organen der Euro-
päischen Gemeinschaften festgesetzte Geldbußen,
Ordnungsgelder und Verwarnungsgelder. Dasselbe
gilt für Leistungen zur Erfüllung von Auflagen oder
Weisungen, die in einem berufsgerichtlichen Verfah-
renerteiltwerden,soweitdieAuflagenoderWeisun-
gen nicht lediglich der Wiedergutmachung des durch
die Tat verursachten Schadens dienen. Die Rück-
zahlung von Ausgaben im Sinne der Sätze 1 und 2
darfdenGewinnnichterhöhen;

9. Ausgleichszahlungen, die in den Fällen der 88 14, 17
und 18 des Körperschaftsteuergesetzes an außen-
stehende Anteilseigner geleistet werden.

Das Abzugsverbot gilt nicht, soweit die in den Num-
mern 2 bis 4 bezeichneten Zwecke Gegenstand einer
mit Gewinnabsicht ausgeübten Betätigung des Steuer-
pflichtigen sind. $ 12 Nr. 1 bleibt unberührt.

(6) Aufwendungen zur Förderung staatspolitischer
Zwecke (8 10b Abs. 2) sind keine Betriebsausgaben.

(7) Aufwendungen im Sinne des Absatzes 5 Nr. 1 bis
5 und 7 sind einzeln und getrennt von den sonstigen
Betriebsausgaben aufzuzeichnen. Soweit diese 'Auf-
wendungen nicht bereits nach Absatz 5 vomAbzug aus-
geschlossen sind, dürfen sie bei der Gewinnermittlung
nur berücksichtigt werden, wenn sie nach Satz 1 beson-
ders aufgezeichnetsind.

84a
Gewinnermittlungszeitraum, Wirtschaftsjahr

(1) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbetrei-
benden ist der Gewinn nach dem Wirtschaftsjahr zu
ermitteln. Wirtschaftsjahr ist
1. beiLand- und Forstwirten der Zeitraum vom 1. Julibis

zum 30. Juni. Durch Rechtsverordnung kann für ein-
zelne Gruppen von Land- und Forstwirten ein anderer
Zeitraum bestimmt werden, wenn das aus wirtschaft-
lichen Gründen erforderlich ist;

2. bei Gewerbetreibenden, deren Firma im Handelsregi-
ster eingetragen ist, der Zeitraum, für den-sie regel-
mäßig Abschlüsse machen. Die Umstellung des Wirt-
schaftsjahrs auf einen vom Kalenderjahr abweichen-
den Zeitraum ist steuerlich nur wirksam, wenn sie im
Einvernehmen mit dem Finanzamt vorgenommen
wird;

3. bei anderen Gewerbetreibenden das Kalenderjahr.
Sind sie gleichzeitig buchführende Land- und Forst-
wirte, so können sie mitZustimmung des Finanzamts
den nach Nummer 1 maßgebenden Zeitraum als
Wirtschaftsjahr für den Gewerbebetrieb bestimmen,
wenn sie für den Gewerbebetrieb Bücher führen und
fürdiesenZeitraumregelmäßigAbschlüssemachen.

(2) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbetrei-
benden, deren Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr
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abweicht,ist derGewinnaus Land-undForstwirtschaft
oder aus Gewerbebetrieb bei der Ermittlung des Ein-
kommens in folgender Weise zu berücksichtigen:
1. Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn des Wirt-

schaftsjahrsaufdas Kalenderjahr,in demdas Wirt-
"schaftsjahr beginnt, und auf das Kalenderjahr, in dem
das Wirtschaftsjahr endet, entsprechend dem zeitli-
chen Anteil aufzuteilen. Bei der Aufteilung sind Ver-
äußerungsgewinne im Sinne des $&14 auszuschei-
den und dem Gewinn des Kalenderjahrs hinzuzu-
rechnen, in dem sie entstanden sind; .

2. bei Gewerbetreibenden gilt der Gewinn des Wirt-
schaftsjahrsals indemKalenderjahrbezogen,indem
das Wirtschaftsjahr endet.

84b
Direktversicherung

Der Versicherungsanspruch aus einer Direktver-
sicherung, die von einem Steuerpflichtigen aus betrieb-
lichem Anlaß abgeschlossen wird, ist dem Betriebsver-
mögen des Steuerpflichtigen nicht zuzurechnen, soweit
am Schluß des Wirtschaftsjahrshinsichtlichder Lei-
stungen des Versicherers die Person, auf deren Leben
die Lebensversicherung abgeschlossen ist, oder ihre
Hinterbliebenenbezugsberechtigtsind. Das gilt auch,
wenn der Steuerpflichtige die Ansprüche aus dem Ver-
sicherungsvertragabgetretenoderbeliehenhat,sofern
er sich der bezugsberechtigten Person gegenüber
schriftlich verpflichtet,sie bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls so zu stellen, als ob die Abtretung oder Belei-
hungnichterfolgtwäre.

84Ac
Zuwendungen an Pensionskassen

(1) Zuwendungen an eine Pensionskasse dürfen von
dem Unternehmen, das die Zuwendungen leistet (Trä-
gerunternehmen), als Betriebsausgaben abgezogen
werden, soweit sie auf einer in der Satzung oder im
Geschäftsplan der Kasse festgelegten Verpflichtung
oderaufeinerAnordnungderVersicherungsaufsichts-
behörde beruhen oder der Abdeckung von Fehlbeträgen
bei der Kasse dienen.

(2) Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1 dürfen als
Betriebsausgabennichtabgezogenwerden,soweitdie
Leistungen der Kasse, wenn sie vom Trägerunter-
nehmen unmittelbar erbracht würden, bei diesem nicht
betrieblich veranlaßt wären.

8Ad
Zuwendungen an Unterstützungskassen

(1) Zuwendungen an eine Uhnterstützungskasse
dürfen von dem Unternehmen, das die Zuwendungen
leistet(Trägerunternehmen),als Betriebsausgabenab-
gezogenwerden,soweitsiediefolgendenBeträgenicht
übersteigen:

1. bei Unterstützungskassen, die lebenslänglich lau-
fende Leistungen gewähren:
a) das Deckungskapital für die laufenden Leistun-

gen nach der dem Gesetz als Anlage 3 beigefüg-
ten Tabelle,
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b) in jedem Wirtschaftsjahr für jeden Leistungs-
anwärter,
aa) wenn die Kasse nur Invaliditätsversorgung

oder nur Hinterbliebenenversorgung ge-
währt, jeweils 6 vom Hundert,

bb) wenn die Kasse Altersversorgung mit oder
ohne Einschluß von Invaliditätsversorgung
oder Hinterbliebenenversorgung gewährt,
25 vom Hundert

des Durchschnittsbetrags der von der Kasse im
Wirtschaftsjahr gewährten Leistungen. Hat die
Kasse noch keine Leistungen gewährt, so tritt an
die Stelle des in Satz 1 bezeichneten Durch-
schnittsbetrags der durchschnittliche Höchst-
betrag der jährlichen Leistungen, den die Lei-
stungsanwärter,die amSchlußdes Wirtschafts-
jahrs über 60 Jahre alt sind, oder deren Hinterblie-
bene erhalten können; hat eine Unterstützungs-
kasse keine über 60 Jahre alten Leistungsanwär-
ter, so treten an ihre Stelle die über 55 Jahre alten
Leistungsanwärter. Leistungsanwärter ist jede
Person, die von der Unterstützungskasse Lei-
stungen erhalten kann; soweit die Kasse Hinter-
bliebenenversorgung gewährt, gilt als Leistungs-
anwärter die Person, deren Hinterbliebene die
Hinterbliebenenversorgung erhalten können,

c) den Betrag der Jahresprämie, den die Kasse an
einen Versicherer zahlt, soweit sie sich die Mittel
für ihre Leistungen durch Abschluß einer Versi-
cherung verschafft; die Zuwendungen nach den
Buchstaben a und b sind in diesem Fall in dem
Verhältnis zu vermindern, in dem die Leistungen
der Kasse durch die Versicherung gedeckt sind,

d) den Betrag, den die Kasse einem Leistungsan-
wärtervorEintrittdesVersorgungsfallsals Abfin-
dung für künftige Versorgungsleistungen gewährt
oder den sie an einen anderen Versorgungsträger
zahlt, der eine ihr obliegende Versorgungsver-
pflichtung übernommen hat; dieser Betrag ver-
mindertsich indenFällendes Buchstabensc um
den Anspruch gegen die Versicherung.

Zuwendungen nach den Buchstaben a und b dürfen
nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden,
wenn das Vermögen der Kasse ohne Berücksichti-
gung künftiger Kassenleistungen am Schluß des
Wirtschaftsjahrs das zulässige Kassenvermögen
übersteigt. Bei der Ermittlung des Vermögens der
Kasse ist der Grundbesitz mit demWert anzusetzen,
mit dem er bei einer Veranlagung der Kasse zur Ver-
mögensteuer auf den Veranlagungszeitpunkt anzu-
setzen wäre, der auf den Schluß des Wirtschafts-
jahrs folgt; das übrige Vermögen ist mit dem gemei-
nenWertamSchlußdesWirtschaftsjahrszu bewer-
ten.ZulässigesKassenvermögenist dieSummeaus
dem Deckungskapital für alle am Schluß des Wirt-
schaftsjahrs laufenden Leistungen nach der dem
Gesetz als Anlage 3 beigefügten Tabelle und dem
Achtfachen der nach Buchstabe b abzugsfähigen
Zuwendungen;soweit sich die Kasse die Mittel für
ihre Leistungen durch Abschluß einer Versicherung
verschafft, tritt an die Stelle des Achtfachen der nach
Buchstabe b zulässigen Zuwendungen der Anspruch
gegen die Versicherung. Gewährt eine Unterstüt-
zungskassean Stelle von lebenslänglichlaufenden

Leistungen eine einmalige Kapitalleistung, so gelten
10 vom Hundert der Kapitalleistung als Jahresbetrag
einer lebenslänglich laufenden Leistung;

2. bei Kassen, die keine lebenslänglichlaufendenLei-
stungen gewähren, für jedes Wirtschaftsjahr 0,2 vom
Hundert der Lohn- und Gehaltssumme des Träger-
unternehmens, mindestens jedoch den Betrag der
von der Kasse in einem Wirtschaftsjahr erbrachten
Leistungen, soweit dieser Betrag höher ist als die in
denvorangegangenenfünfWirtschaftsjahrenvorge-
nommenen Zuwendungen abzüglich der in dem glei-
chen Zeitraum erbrachten Leistungen. Diese Zuwen-
dungen dürfen nicht als Betriebsausgaben abgezo-
gen werden, wenn das Vermögender Kasse am
Schluß des Wirtschaftsjahrs 1 vom Hundert der
durchschnittlichen jährlichen Lohn- und Gehalts-
summe der letzten drei Wirtschaftsjahre des Träger-
unternehmens übersteigt (zulässiges Kassenver-
mögen); für die Bewertung des Vermögens der
Kasse gilt Nummer 1 Satz 5 entsprechend. Bei der
Berechnung der Lohn- und Gehaltssumme des
Trägerunternehmens sind Löhne und Gehälter von
Personen,dievonderKasse keinenichtlebensläng-
lich laufenden Leistungen erhalten können, auszu-
scheiden.

Gewährt eine Kasse lebenslänglich laufende und nicht
lebenslänglich laufende Leistungen, so gelten die Num-
mern 1 und 2 nebeneinander. Leistet ein Trägerunter-
nehmen Zuwendungen an mehrere Unterstützungs-
kassen, so sind diese Kassen bei der Anwendung der
Nummern 1 und 2 als Einheit zu behandeln.

(2) Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1 sind von
dem Trägerunternehmenin dem Wirtschaftsjahr als
Betriebsausgaben abzuziehen, indem sie geleistet wer-
den. Zuwendungen, die innerhalb eines Monats nach
Aufstellung oder Feststellung der Bilanz des Träger-
unternehmens für den Schluß eines Wirtschaftsjahrs
geleistetwerden,könnenvondemTrägerunternehmen
nochfürdas abgelaufeneWirtschaftsjahrdurcheine
Rückstellung gewinnmindernd berücksichtigt werden.
Übersteigen die in einem Wirtschaftsjahr geleisteten
Zuwendungen die nach Absatz 1 abzugsfähigen
Beträge, so können die übersteigenden Beträge im
Wege der Rechnungsabgrenzung auf die folgenden drei
Wirtschaftsjahre vorgetragen und im Rahmen der für
diese Wirtschaftsjahre abzugsfähigen Beträge als
Betriebsausgaben behandelt werden.

(3) Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1 dürfen als
Betriebsausgaben nicht abgezogen werden, soweit die
Leistungen der Kasse, wenn sie vom Trägerunter-
nehmen unmittelbar erbracht würden, bei diesem nicht
betrieblich veranlaßt wären.

85
Gewinn bei Vollkaufleuten

und bei bestimmten anderen Gewerbetreibenden

(1) Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund gesetzli-
cher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen und
regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder die ohne eine
solche Verpflichtung Bücher führen und regelmäßig
Abschlüsse machen, ist für den Schluß des Wirtschafts-



jahrs das Betriebsvermögen anzusetzen ($ 4 Abs. 1
Satz 1), das nach den handelsrechtlichen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung auszuweisen ist.

(2) Für immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens ist ein Aktivposten nur anzusetzen, wenn sie
entgeltlich erworben wurden.

(3) Rückstellungen wegen Verletzung fremder
Patent-, Urheber-oder ähnlicherSchutzrechtedürfen
erst gebildet werden, wenn
1. der Rechtsinhaber Ansprüche wegen der Rechtsver-

letzung geltend gemacht hat oder
2. mit einer Inanspruchnahme wegen der Rechtsver-

letzung ernsthaft zu rechnen ist.
Eine nach Satz 1 Nr. 2 gebildete Rückstellung ist spä-
testens in der Bilanz des dritten auf ihre erstmalige
Bildung folgenden Wirtschaftsjahrs gewinnerhöhend
aufzulösen, wenn Ansprüche nicht geltend gemacht
worden sind. .

(4) Als Rechnungsabgrenzungsposten sind nur anzu-
setzen
1. aufderAktivseiteAusgabenvordemAbschlußstich-

tag,soweitsieAufwandfüreinebestimmteZeitnach
diesem Tag darstellen;

2. auf der Passivseite Einnahmenvor demAbschluß-
stichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit
nach diesem Tag darstellen.

Auf der Aktivseite sind ferner anzusetzen
1. als AufwandberücksichtigteZölle und Verbrauch-

steuern,soweitsie aufamAbschlußstichtagauszu-
weisende Wirtschaftsgüterdes Vorratsvermögens
entfallen,

2. als Aufwand berücksichtigte Umsatzsteuer auf am
Abschlußstichtag auszuweisende Anzahlungen.

(5) Die Vorschriften über die Entnahmen und die Ein-
lagen,über die Zulässigkeitder Bilanzänderung,über
dieBetriebsausgaben,überdieBewertungundüberdie
Absetzung für Abnutzungoder Substanzverringerung
sind zu befolgen.

86
Bewertung

(1) Für die Bewertungder einzelnen Wirtschaftsgüter,
die nach $ 4 Abs. 1 oder nach 8 5 als Betriebsvermögen
anzusetzen sind, gilt das Folgende:
1. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der

Abnutzung unterliegen, sind mit den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten, vermindert um die Abset-
zungenfür Abnutzungnach $ 7, anzusetzen.Ist der
Teilwert niedriger, so kann dieser angesetzt werden.
Teilwert ist der Betrag, den ein Erwerber des ganzen
Betriebs im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das
einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde; dabei ist
davon auszugehen, daß der Erwerber den Betrieb
fortführt. Bei Wirtschaftsgütern, die bereits am
Schluß des vorangegangenenWirtschaftsjahrszum
Anlagevermögen des _Steuerpflichtigen gehört
haben,darf der Bilanzansatznicht überden letzten
Bilanzansatz hinausgehen.
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2. Andere als die in Nummer 1 bezeichneten Wirt-
schaftsgüter des Betriebs (Grund undBoden, Beteili-
gungen, Geschäfts- oder Firmenwert, Umlaufvermö-
gen) sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten anzusetzen. Statt der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten kann der niedrigere Teilwert
(Nummer1 Satz 3) angesetztwerden. Bei Wirt-
schaftsgütern, die bereits am Schluß des vorange-
gangenen Wirtschaftsjahrs zum Betriebsvermögen
gehörthaben,kann der Steuerpflichtigein den fol-
genden Wirtschaftsjahren den Teilwert auch dann
ansetzen, wenn er höher ist als der letzte Bilanzan-
satz;es dürfenjedochhöchstensdieAnschaffungs-
oder Herstellungskosten angesetzt werden. Bei
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben ist auch der
Ansatz des höheren Teilwerts zulässig, wenn das
den Grundsätzen ordnungsmäßigerBuchführung
entspricht.

3. Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer Anwen-
dung der Vorschriften der Nummer 2 anzusetzen.

Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke
sind mit dem Teilwert anzusetzen. Wird ein Wirt-
schaftsgut im unmittelbaren Anschluß an seine Ent-
nahme
a) einer nach $ 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaft-

steuergesetzes von der Körperschaftsteuer
befreiten Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse, die ausschließlich und
unmittelbar der Förderung wissenschaftlicher
ZweckeoderderFörderungderErziehung,Volks-
undBerufsbildungdient,oder

b) einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des
öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmit-
telbarder FörderungwissenschaftlicherZwecke
oder der Förderung der Erziehung, Volks- und
Berufsbildung dient,

unentgeltlich überlassen, so kann die Entnahme mit
demBuchwertangesetztwerden.Satz 2giltnichtfür
die EntnahmevonNutzungenundLeistungen.

Zuführung anzusetzen; sie sind jedoch höchstens
mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten
anzusetzen, wenn das zugeführte Wirtschaftsgut
a) innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Zeitpunkt

der Zuführung angeschafft oder hergestellt wor-
den ist oder

b) einAnteilaneinerKapitalgesellschaftist undder
SteuerpflichtigeanderGesellschaftimSinnedes
8 17 Abs. 1 beteiligt ist; $ 17 Abs. 2 Satz 2 gilt ent-
sprechend.

Ist die Einlage ein abnutzbaresWirtschaftsgut,so
sinddieAnschaffungs-oderHerstellungskostenum
Absetzungen für Abnutzung zu kürzen, die auf den
Zeitraum zwischen der Anschaffung oder Herstellung
des Wirtschaftsguts und der Einlage entfallen. Ist die
Einlage ein Wirtschaftsgut, das vor der Zuführung
aus einemBetriebsvermögendes Steuerpflichtigen
entnommen worden ist, so tritt an die Stelle der
Anschaffungs- oder Herstellungskostender Wert,
mitdemdie Entnahmeangesetztwordenist, undan
die Stelledes ZeitpunktsderAnschaffungoderHer-
stellung der Zeitpunkt der Entnahme.
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6. Bei Eröffnung eines Betriebs ist Nummer 5 entspre-
chend anzuwenden.

7. Bei entgeltlichem Erwerb eines Betriebs sind die
Wirtschaftsgüter mitdem Teilwert, höchstens jedoch
mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten
anzusetzten.

(2) Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder
der nach Absatz 1 Nr. 5 oder.6 an deren Stelle tretende
Wert von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung
fähig sind, können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung,
Herstellung oder Einlage des Wirtschaftsguts oder der
Eröffnung des Betriebs in voller Höhe als Betriebsaus-
‘gaben abgesetzt werden, wenn die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthal-
tenenVorsteuerbetrag($ 9b Abs. 1), oder der nach
Absatz 1 Nr. 5 oder 6 an deren Stelle tretende Wert für
das einzelne Wirtschaftsgut 800 Deutsche Mark nicht
übersteigen. Ein Wirtschaftsgut ist einer selbständigen
Nutzung nicht fähig, wenn es nach seiner betrieblichen
Zweckbestimmung nur zusammen mit anderen Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens genutzt werden
kann und die in den Nutzungszusammenhang eingefüg-
ten Wirtschaftsgüter technisch aufeinander abgestimmt
sind. Das gilt auch, wenn das Wirtschaftsgut aus dem
betrieblichen Nutzungszusammenhang gelöst und in
einen anderenbetrieblichenNutzungszusammenhang
eingefügt werden kann. Satz 1 ist nur beiWirtschaftsgü-
tern anzuwenden, die unter Angabe des Tages der
Anschaffung, Herstellung oder Einlage des Wirtschafts-
guts oder der Eröffnung des Betriebs und der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten oder des nach Absatz 1
Nr.5 oder 6 an derenStelle tretendenWerts in einem

führtsind.DasVerzeichnisbrauchtnichtgeführtzuwer-
den,wenndieseAngabenausderBuchführungersicht-
lich sind.

86a
Pensionsrückstellung

(1) Für eine Pensionsverpflichtung darf eine Rück-
stellung (Pensionsrückstellung) nur gebildet werden,
wenn

1. der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf
einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat,

2. die Pensionszusage keinenVorbehaltenthält,daß
diePensionsanwartschaftoderdiePensionsleistung
gemindertoderentzogenwerdenkann,odereinsol-
cher Vorbehaltsich nur auf Tatbeständeerstreckt,
bei deren Vorliegen nach allgemeinen Rechtsgrund-
sätzen unter Beachtung billigen Ermessens eine
Minderungoder ein Entzug der Pensionsanwart-
schaftoderder Pensionsleistungzulässig ist, und

3. die Pensionszusage schriftlich erteilt ist.

(2) Eine Pensionsrückstellung darf erstmals gebildet
werden
1. vorEintrittdes VersorgungsfallsfürdasWirtschafts-

jahr, in dem die Pensionszusage erteilt wird, frühe-
stens jedochfür das Wirtschaftsjahr,bis zu dessen
Mitte der Pensionsberechtigte das 30. Lebensjahr
vollendet,

2. nach Eintritt des Versorgungsfalls für das Wirt-
schaftsjahr, in dem der Versorgungsfall eintritt.

(3) Eine Pensionsrückstellung darf höchstens mit
dem Teilwert der Pensionsverpflichtung angesetzt wer-
den. Als Teilwert einer Pensionsverpflichtung gilt

1. vor Beendigungdes Dienstverhältnissesdes Pen-
sionsberechtigten der Barwert der künftigen Pen-
sionsleistungen am Schluß des Wirtschaftsjahrs
abzüglich des sich auf denselben Zeitpunkt ergeben-
den Barwerts betragsmäßiggleichbleibenderJah-
resbeträge. Die Jahresbeträge sind so zu bemessen,.
daß am Beginn des Wirtschaftsjahrs,in dem das
Dienstverhältnis begonnen hat, ihr Barwert gleich
demBarwertder künftigenPensionsleistungenist;
diekünftigenPensionsleistungensinddabeimitdem
Betraganzusetzen,dersich nachdenVerhältnissen
am Bilanzstichtag ergibt. Es sind die Jahresbeträge
zugrunde zu legen, die vom Beginn des Wirtschafts-
jahrs,indemdasDienstverhältnisbegonnenhat,bis
zu dem in der Pensionszusage vorgesehenen..Zeit-
punkt des Eintritts des Versorgungsfalls rechnungs-
mäßig aufzubringen sind. Erhöhungen oder Vermin-
derungenderPensionsleistungennachdemSchluß
des Wirtschaftsjahrs, die hinsichtlich des Zeitpunkts
ihresWirksamwerdensoderihresUmfangsungewiß
sind,sindbeiderBerechnungdesBarwertsderkünf-
tigen Pensionsleistungen und der Jahresbeträge erst
zu berücksichtigen, wenn sie eingetreten sind. Wird
die Pensionszusage erst nach dem Beginn des
Dienstverhältnisses erteilt, so ist die Zwischenzeit
für die Berechnung der Jahresbeträge nur insoweit
als Wartezeit zu behandeln, als sie in der Pensions-
zusage als solche bestimmt ist. Hat das Dienstver-
hältnisschonvorderVollendungdes30.Lebens-
jahrsdes Pensionsberechtigtenbestanden,sogiltes
als zuBeginndesWirtschaftsjahrsbegonnen,bis zu
dessen Mitte der . Pensionsberechtigte das
30. Lebensjahr vollendet;

sionsberechtigtenunter Aufrechterhaltungseiner
Pensionsanwartschaft oder nach Eintritt des Versor-
gungsfalls der Barwert der künftigen Pensionslei-
stungen am Schluß des Wirtschaftsjahrs; Nummer 1
Satz 4 gilt sinngemäß.

Bei der Berechnung des Teilwerts der Pensionsver-
pflichtung sind ein Rechnungszinsfuß von 6 vom Hun-
dert und die anerkanntenRegeln der Versicherungs-
mathematikanzuwenden.
(4) Eine Pensionsrückstellungdarf in einemWirt-

schaftsjahr höchstens um den Unterschied zwischen
dem Teilwert der Pensionsverpflichtung am Schluß des
WirtschaftsjahrsundamSchlußdes vorangegangenen
Wirtschaftsjahrserhöhtwerden.IndemWirtschaftsjahr,
in demmitder BildungeinerPensionsrückstellungfrü-
hestens begonnen werden darf (Erstjahr), darf die Rück-
stellungbis zur Höhe des Teilwertsder Pensionsver-
pflichtung am Schluß des Wirtschaftsjahrs gebildet wer-
den;dieseRückstellungkannaufdasErstjahrunddie
beidenfolgendenWirtschaftsjahregleichmäßigverteilt
werden. Erhöht sich in einemWirtschaftsjahr gegenüber
dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr der Barwert der
künftigenPensionsleistungenummehrals 25vomHun-
dert, so kann die für dieses Wirtschaftsjahr zulässige



Erhöhung der Pensionsrückstellung auf dieses Wirt-
schaftsjahr und die beiden folgenden Wirtschaftsjahre
gleichmäßigverteilt werden. Am Schluß des Wirt-
schaftsjahrs, in dem das Dienstverhältnis des Pen-
sionsberechtigten unter Aufrechterhaltung seiner Pen-
sionsanwartschaft endet oder der Versorgungsfall ein-
tritt, darf die Pensionsrückstellung stets bis zur Höhe
des Teilwertsder Pensionsverpflichtunggebildetwer-
den; die für dieses Wirtschaftsjahr zulässige Erhöhung
derPensionsrückstellungkannaufdiesesWirtschafts-
jahr unddie beidenfolgendenWirtschaftsjahregleich-
mäßig verteilt werden.

(5) Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend, wenn
der Pensionsberechtigte zu dem Pensionsverpflichte-
ten in einem anderen Rechtsverhältnis als einem
Dienstverhältnis steht.

86b
Gewinn aus der Veräußerung bestimmter Anlagegüter

(1) Steuerpflichtige, die
Grund und Boden,

Aufwuchs auf oder Anlagen imGrund und Boden mit
dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn der Auf-
wuchs oder die Anlagen zu einem land- und forstwirt-
schaftlichenBetriebsvermögengehören,
Gebäude,

abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter mit einer
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von mindestens
25 Jahren,
Schiffe,
Anteilean Kapitalgesellschaftenoder
imZusammenhangmiteinerBetriebsumstellungleben-
des Inventarland- undforstwirtschaftlicherBetriebe
veräußern,könnenimWirtschaftsjahrderVeräußerung
vondenAnschaffungs-oderHerstellungskostender in
Satz 2 bezeichnetenWirtschaftsgüter,die im Wirt-
schaftsjahr der Veräußerung angeschafft oder herge-
stellt worden sind, einen Betrag bis zur Höhe von 80 vom
Hundert des bei der Veräußerung entstandenen
Gewinns abziehen; bei Veräußerung von Grund und
Boden oder Gebäuden kann ein Betrag bis zur vollen
Höhedes beider VeräußerungentstandenenGewinns
abgezogen werden. Der Abzug ist zulässig bei den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten von

1. abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern,

2. Grund und Boden,
soweitderGewinnbeiderVeräußerungvonGrund
undBodenentstandenist,

3. Aufwuchs auf oder Anlagen imGrund und Boden mit
dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn der Auf-
wuchsoderdieAnlagenzueinemland-undforstwirt-
schaftlichen Betriebsvermögen gehören,
soweitderGewinnbeiderVeräußerungvonGrund
und Boden oder der Veräußerung von Aufwuchs
auf oder Anlagen im Grund und Boden mit dem
dazugehörigenGrundundBodenentstandenist,
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4. Gebäuden,
soweitderGewinnbeiderVeräußerungvonGrund
und Boden, von Aufwuchs auf oder Anlagen im
Grund undBodenmitdemdazugehörigenGrund
und Boden,von Gebäudenoder von Anteilenan
Kapitalgesellschaften entstanden ist, oder

5. Anteilenan Kapitalgesellschaften,
soweitderGewinnbeiderVeräußerungvonAntei-
lenanKapitalgesellschaftenentstandenist,die in
Satz 5 oder 6 genanntenVoraussetzungenvor-
liegen und der Bundesminister für Wirtschaft im
BenehmenmitdemBundesministerder Finanzen,
demBundesministerfürArbeitundSozialordnung
und der von der Landesregierung bestimmten
Stelle bescheinigt hat, daß der Erwerb der Anteile
unter Berücksichtigung der Veräußerung der
Anteile volkswirtschaftlich besonders förderungs-
würdigundgeeignetist,dieUnternehmensstruktur
einesWirtschaftszweigszuverbessernodereiner
breiten Eigentumsstreuung zu dienen.

DerAnschaffungoderHerstellungvonGebäudenoder
Schiffen steht ihre Erweiterung, ihr Ausbau oder ihr
Umbau gleich. Der Abzug ist in diesem Fall nur von dem
Aufwand für die Erweiterung, den Ausbau oder den
Umbauder Gebäudeoder Schiffezulässig.Der Abzug
von Anteilen an Kapitalgesellschaftenmit Sitz und
Geschäftsleitung im Inland ist nur zulässig, wenn die
Kapitalgesellschaft überwiegend die Herstellung oder
Lieferung von Waren, die Gewinnung von Boden-
schätzen, den Betrieb einer Land- und Forstwirtschaft
oder die Bewirkung gewerblicher Leistungen zum
Gegenstandhat, soweit diese nicht in der Vermietung
und Verpachtung von Wirtschaftsgütern einschließlich
der Überlassung von Rechten, Plänen, Mustern, Ver-
fahren, Erfahrungen und Kenntnissen bestehen; das
Halten einer Beteiligung ist diesen Tätigkeiten zuzuord-
nen,wenn die Beteiligungin wirtschaftlichemZusam-
menhang mit eigenen Tätigkeiten dieser Art gehalten
wird und die Gesellschaft, an der die Beteiligung be-
steht,überwiegendTätigkeitendieserArt zumGegen-
stand hat. Der Abzug von Anteilen an Kapitalgesell-
schaften mit Sitz oder Geschäftsleitung in einem aus-
ländischen Staat ist nur zulässig, wenn die Kapitalge-
sellschaft ausschließlich oder fast ausschließlich die
Herstellung oder Lieferung von Waren außer Waffen, die
Gewinnung von Bodenschätzen sowie die Bewirkung
gewerblicher Leistungen zum Gegenstand hat, soweit
diese nicht in der Errichtungoder dem Betrieb von
Anlagen,die demFremdenverkehrdienen,oder in der
Vermietungund Verpachtungvon Wirtschaftsgütern
einschließlich der Überlassung von Rechten, Plänen,
Mustern, Verfahren, Erfahrungen und Kenntnissen be-
stehen; das Halten einer Beteiligung ist diesen Tätig-
keiten zuzuordnen, wenn die Beteiligung mindestens
25 vom Hundert des Nennkapitals beträgt, in wirtschaft-
lichem Zusammenhang mit eigenen Tätigkeiten dieser
Art gehalten wird und die Gesellschaft, an der die
Beteiligung besteht, ausschließlich oder fast aus-
schließlich Tätigkeiten dieser Art zum Gegenstand hat.

(2) Gewinn im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist der
Betrag,umdenderVeräußerungspreisnachAbzugder
VeräußerungskostendenBuchwertübersteigt,mitdem
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das veräußerte Wirtschaftsgut im Zeitpunkt der Ver-
äußerung anzusetzen gewesen wäre. Buchwert ist der
Wert, mit dem ein Wirtschaftsgut nach 8 6 anzusetzen
ist.
(3) Soweit Steuerpflichtige den Abzug nach Absatz 1

nicht vorgenommen haben, können sie im Wirtschafts-
jahr der Veräußerung eine den steuerlichen Gewinn
mindernde Rücklage bilden. Bis zur Höhe dieser Rück-
lage können sie von den Anschaffungs- oder Herstel-
Iungskosten der in Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Wirt-
schaftsgüter, die in den folgenden zwei Wirtschaftsjah-
ren angeschafft oder hergestellt worden sind, im Wirt-
schaftsjahr ihrer Anschaffungoder Herstellungeinen
Betrag abziehen; bei dem Abzug gelten die Einschrän-
kungen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 2 bis 5 sowie
Absatz 1 Sätze 3 und 4 entsprechend. Die Frist von zwei
Jahren verlängert sich bei neu hergestellten Gebäuden
und Schiffen auf vier Jahre, wenn mit ihrer Herstellung
vor dem Schluß des zweiten auf die Bildung der Rück-
lage folgendenWirtschaftsjahrsbegonnenwordenist.
Die Rücklage ist in Höhe des abgezogenen Betrags
gewinnerhöhend aufzulösen. Ist eine Rücklage am
Schluß des zweiten auf ihre Bildung folgenden Wirt-
schaftsjahrs noch vorhanden, so ist sie in diesem Zeit-
punkt gewinnerhöhend aufzulösen, soweit nicht ein
AbzugvondenHerstellungskostenvonGebäudenoder
Schiffen in Betracht kommt,mitderen Herstellung bis zu
diesem Zeitpunkt begonnen worden ist; ist die Rücklage
am Schluß des vierten auf ihre Bildung folgenden Wirt-
schaftsjahrsnochvorhanden,so ist sie indiesemZeit-
punkt gewinnerhöhend aufzulösen. Eine Rücklage ist
nur zulässig, wenn in der handelsrechtlichen Jahres-
bilanzein entsprechenderPassivpostenin mindestens
gleicherHöheausgewiesenwird.

(4) Voraussetzung für die Anwendung der Absätze 1
und 3 ist, daß
1. der Steuerpflichtige den Gewinn nach $ 4 Abs. 1 oder

8 5 ermittelt,
2. die veräußertenWirtschaftsgüterim Zeitpunktder

Veräußerung mindestens sechs Jahre ununterbro-
chen zum Anlagevermögen einer inländischen Be-
triebsstätte gehört haben; die Frist von sechs Jahren
entfällt für lebendes Inventar land- und forstwirt-
schaftlicher Betriebe,

3. die angeschafften oder hergestellten Wirtschafts-
güter zum Anlagevermögen einer inländischen Be-
triebsstätte gehören,

4. der bei der Veräußerung entstandene Gewinn bei der
Ermittlungdes im InlandsteuerpflichtigenGewinns
nicht außer Ansatz bleibt und

5. der Abzug nach Absatz 1 und die Bildung und Auflö-
sung der Rücklage nach Absatz 3 in der Buchführung
verfolgtwerdenkönnen.

Der Abzug nach den Absätzen 1 und 3 ist bei Wirt-
schaftsgütern, die zu einem land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieb gehören oder der selbständigen Arbeit
dienen, nicht zulässig, wenn der Gewinn bei der Ver-
äußerung von Wirtschaftsgütern eines Gewerbe-
betriebs entstanden ist.

(5) Ist von den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten eines Wirtschaftsguts ein Betrag nach Absatz 1

oder nach Absatz 3 abgezogen worden, so gilt der ver-
bleibende Betrag als Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten des Wirtschaftsguts.

(6) In den Fällen des Absatzes 3 Satz 5 ist der Gewinn
des Wirtschaftsjahrs,in demdie Rücklageaufzulösen
ist, für jedes volle Wirtschaftsjahr, in dem die Rücklage
bestanden hat, um 6 vom Hundert des aufzulösenden
Rücklagenbetrags zu erhöhen.

86cC
Gewinn aus der Veräußerung von Grund und Boden,
Gebäuden sowie von Aufwuchs auf oder Anlagen

im Grund und Boden bei der Ermittlung des Gewinns
nach $ 4 Abs. 3 oder nach Durchschnittssätzen

(1) 8 6 b mit Ausnahme des $ 6 b Abs. 4 Nr. 1 istmit
der folgendenMaßgabe entsprechendanzuwenden,
wenn der Gewinn nach 8 4 Abs. 3 oder die Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft nach Durchschnittssätzen
ermittelt werden:
1. Der Abzug nach $ 6b Abs. 1 und 3 ist nur zulässig,

soweit der Gewinn entstanden ist bei der Veräuße-
rungvon
Grund und Boden,
Gebäuden oder
AufwuchsaufoderAnlagenimGrundundBodenmit
dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn der Auf-
wuchs oder die Anlagen zu einem land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsvermögen gehören.

2. Soweit nach $ 6b Abs. 3 eine Rücklage gebildet
werdenkann, ist ihre Bildungals Betriebsausgabe
(Abzug) und ihre Auflösung als Betriebseinnahme
(Zuschlag) zu behandeln; der Zeitraum zwischen
Abzug und Zuschlag gilt als Zeitraum, in dem die
Rücklage bestanden hat.

(2)VoraussetzungfürdieAnwendungdesAbsatzes1
ist, daß die Wirtschaftsgüter, bei.denen ein Abzug von
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vor-
genommen worden ist, in besondere, laufend zu füh-
rendeVerzeichnisseaufgenommenwerden.IndenVer-
zeichnissen sind der Tag der Anschaffung oder Herstel-
lung,die Anschaffungs-oder Herstellungskosten,der
Abzug nach $ 6b Abs. 1 und 3 in Verbindung mit
Absatz 1,die Absetzungen für Abnutzung, die Abschrei-
bungen sowie die Beträge nachzuweisen, die nach $ 6 b
Abs. 3 inVerbindung mitAbsatz 1 Nr. 2 als Betriebsaus-
gaben (Abzug) oder Betriebseinnahmen (Zuschlag)
behandelt worden sind.

86d
Befristete Rücklage bei Erwerb von Betrieben,

deren Fortbestandgefährdetist
(1) Steuerpflichtige, die auf Grund eines nach dem

30. September 1982 rechtswirksam abgeschlossenen
obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden Rechts-
akts vor dem 1. Januar 1987 Kapitalanlagen im Sinne
des Absatzes 2 vornehmen, können imWirtschaftsjahr
der Kapitalanlage eine den Gewinn mindernde Rücklage
bilden. Die Rücklage darf 30 vom Hundert der Anschaf-

nach Absatz 3 Nr. 1 Buchstabe e bescheinigt, daß die



Umsatzerlöse oder die an deren Stelle tretende Bezugs-
größe des Unternehmens weniger als 50 Millionen Deut-
sche Mark betragen haben, darf die Rücklage bis zur
Höhe von 40 vom Hundert der Anschaffungskosten der
Kapitalanlage gebildet werden.

(2) Kapitalanlagen im Sinne des Absatzes 1 sind
1. der Erwerb eines im Inland belegenen Betriebs oder

Teilbetriebs oder einer im Inland belegenen Betriebs-
stätte,

2. der Erwerb eines Mitunternehmeranteils (8 15 Abs. 1
Nr. 2) an einem Betrieb im Sinne der Nummer 1 mit
Ausnahme von Mitunternehmeranteilen, die gegen
Einlagen erworben werden,

3. der Erwerb von zum Anlagevermögen gehörenden
Anteilen an einer Kapitalgesellschaft mit Sitz und
Geschäftsleitung im Inland mit Ausnahme von Antei-
len, die durch Erhöhung des Kapitals der Gesell-
schaft gegen Einlagen erworben werden.

(3) Die Rücklage darf nur gebildet werden, wenn die
folgendenVoraussetzungenerfülltsind:
1. Der Steuerpflichtige weist durch eine Bescheinigung

nach, daß
a) imWirtschaftsjahr des Erwerbs der Kapitalanlage

der Betrieb, Teilbetrieb oder die Betriebsstätte
stillgelegt oder von der Stillegung bedroht war,

b) die Kapitalanlage geeignet war, den Fortbestand
des Betriebs, Teilbetriebs oder der Betriebsstätte
zu sichern,

c) die Kapitalanlage geeignet war, bestehende
Dauerarbeitsplätze, die für die Wirtschaftsregion
und für den jeweiligen Arbeitsmarkt von besonde-
rem Gewicht sind, nachhaltig zu sichern,

d) die Kapitalanlage für die Wettbewerbsverhält-
nisse unbedenklichist und

e) die Umsatzerlöse in seinem Unternehmen in dem
Wirtschaftsjahr, das vor dem Erwerb der Kapital-
anlage endete, weniger als 200 Millionen Deut-
sche Mark betragen haben. Ist das Unternehmen
ein abhängiges oder herrschendes Unternehmen
im Sinne des 8 17 des Aktiengesetzes oder ein
Konzernunternehmen im Sinne des $ 18 des
Aktiengesetzes, so sind die Umsatzerlöse aller
herrschenden und abhängigen Unternehmen oder
die Umsatzerlöse aller Konzernunternehmen
zusammenzurechnen; Umsatzerlöse aus Liefe-
rungen und Leistungen zwischen diesen Unter-
nehmen (Innenumsatzerlöse) dürfen abgezogen
werden. An die Stelle der Umsatzerlöse treten bei
Kreditinstitutenund Bausparkassendie Bilanz-
summe, bei Versicherungsunternehmen die Prä-
mieneinnahmen; die Bilanzsumme darf um dieje-
nigen Ansätze gemindert werden, die für Beteili-
gungen an im Sinne des Satzes 2 verbundenen
Unternehmen ausgewiesen sind.

Die Bescheinigung wird von der obersten Wirt-
schaftsbehörde im Einvernehmen mit der obersten
Finanzbehörde des Landes erteilt, das für die
Besteuerung des Erwerbers nach dem Einkommen
und Ertrag zuständig ist.

2. Der Steuerpflichtige ermittelt den Gewinn nach 8 4
Abs. 1 oder $ 5.
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3. Inder handelsrechtlichen Jahresbilanz ist ein Passiv-
posten in mindestens gleicher Höhe ausgewiesen.

4. Die Bildung der Rücklage und ihre Auflösung nach
Absatz4müsseninderBuchführungverfolgtwerden
können.

(4) Die Rücklage ist spätestens vom sechsten auf
ihre BildungfolgendenWirtschaftsjahran mit jährlich
mindestens einem Fünftel gewinnerhöhend aufzulösen.
Die Rücklage ist vorzeitig aufzulösen, wenn
1. der Betrieb, Teilbetrieb oder die Betriebsstätte still-

gelegt oder die Kapitalanlageveräußertoder ent-
nommenwird;wird die KapitalanlagezumTeil ver-
äußert oder entnommen, ist die Rücklage imVerhält-
nis des Anteils der veräußerten oder entnommenen
Kapitalanlagezur gesamtenKapitalanlagevorzeitig
gewinnerhöhend aufzulösen,

2. beiKapitalanlagenimSinnedesAbsatzes2 Nr.3 die
Beteiligung mit dem niedrigeren Teilwert angesetzt
wird; in diesen Fällen ist die Rücklage in Höhe des
Anteils vorzeitig gewinnerhöhend aufzulösen, der
demUnterschiedzwischen demWert, mitdemdie
Kapitalanlage bisher angesetzt war, und dem niedri-
geren Teilwert entspricht.

87
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung
(1) Bei Wirtschaftsgütern, deren Verwendung oder

Nutzungdurchden Steuerpflichtigenzur Erzielungvon
Einkünftensich erfahrungsgemäßauf einen Zeitraum
vonmehralseinemJahr erstreckt,istjeweilsfüreinJahr
der Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten
abzusetzen, der bei gleichmäßiger Verteilung dieser
Kosten auf die Gesamtdauer der Verwendung oder Nut-
zung auf ein Jahr entfällt (Absetzung für Abnutzung in
gleichenJahresbeträgen).Die Absetzungbemißtsich
hierbei nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer
des Wirtschaftsguts. Bei beweglichen Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens, bei denen eswirtschaft-
lich begründet ist, die Absetzung für Abnutzung nach
Maßgabe der Leistung des Wirtschaftsguts vorzuneh-
men,kann der Steuerpflichtigedieses Verfahrenstatt
der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträ-
genanwenden,wenner denaufdas einzelneJahr ent-
fallenden Umfang der Leistung nachweist. Absetzungen
für außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche
Abnutzung sind zulässig.

(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern desAnlage-
vermögens kann der Steuerpflichtige statt der Abset-
zung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen die
Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen
bemessen. Die Absetzung für Abnutzung in fallenden
Jahresbeträgen kann nach einem unveränderlichen
Hundertsatz vom jeweiligen Buchwert (Restwert) vor-
genommen werden; der dabei anzuwendende Hundert-
satz darf höchstensdas Dreifachedes bei der Abset-
zung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen in
Betracht kommenden Hundertsatzes betragen und
30vomHundertnichtübersteigen.$ 7 a Abs.8 giltent-
sprechend. Bei Wirtschaftsgütern, bei denen die Abset-
zung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen bemes-
senwird,sindAbsetzungenfüraußergewöhnlichetech-
nische oder wirtschaftliche Abnutzung nicht zulässig.
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(3) Der Übergang von der Absetzung für Abnutzung in
fallenden Jahresbeträgen zur Absetzung für Abnutzung
in gleichen Jahresbeträgen ist zulässig. In diesem Fall
bemißt sich die Absetzung für Abnutzung vom Zeitpunkt
des Übergangsan nachdemdannnoch vorhandenen
Restwert und der Restnutzungsdauer des einzelnen
Wirtschaftsguts. Der Ubergang von der Absetzung für
Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen zur Absetzung
für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen ist nicht
zulässig.

(4) BeiGebäudensindabweichendvonAbsatz 1 als
Absetzung für Abnutzung die folgenden Beträge bis zur
vollen Absetzung abzuziehen:
1. bei Gebäuden, die nach dem 31. Dezember 1924

fertiggestelltwordensind, jährlich2vomHundert,
2. bei Gebäuden, die vor dem 1. Januar 1925

fertiggestellt worden sind, jährlich 2,5 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Beträgt die
tatsächlicheNutzungsdauereines Gebäudes in den
FällenderNummer1wenigerals 50Jahre, indenFällen
derNummer2wenigerals40 Jahre, so könnenanStelle
der Absetzungen nach Satz 1 die der tatsächlichen Nut-
zungsdauer entsprechenden Absetzungen für Abnut-
zung vorgenommen werden. Die Vorschrift des Absat-
zes 1 letzterSatz bleibtunberührt.
(5) Bei im Inland belegenen Gebäuden, die vom Steu-

erpflichtigenhergestelltoder bis zumEndedes Jahres
der Fertigstellung angeschafft worden sind, können
abweichend von Absatz 4 als Absetzung für Abnutzung
die folgenden Beträge abgezogen werden:
im Jahr der Fertigstellung oder Anschaffung
und in den folgenden 7 Jahren jeweils 5 vom Hundert,
in den darauffolgenden 6 Jahren

jeweils 2,5 vom Hundert,
in den darauffolgenden 36 Jahren

jeweils 1,25 vom Hundert
der Herstellungskosten oder der Anschaffungskosten.
Im Fall der Anschaffung ist Satz 1 nur anzuwenden,
wenn der Hersteller für das veräußerte Gebäude weder
Absetzungen für Abnutzung nach Satz 1 vorgenommen
noch erhöhteAbsetzungenoder Sonderabschreibun-
gen in Anspruch genommen hal.
(5a) Die Absätze 4 und 5 sind auf Gebäudeteile, die

selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind,
sowie auf Eigentumswohnungen und auf im Teileigen-
tum stehende Räume entsprechend anzuwenden.

(6) Bei Bergbauunternehmen,Steinbrüchen und
anderenBetrieben,die einenVerbrauchder Substanz
mit sich bringen, ist Absatz 1 entsprechend anzuwen-
den; dabei sind Absetzungen nach Maßgabe des Sub-
stanzverzehrs zulässig (Absetzung für Substanzver-
ringerung).

87a
Gemeinsame Vorschriften für erhöhte Absetzungen

und Sonderabschreibungen

(1) Werden in dem Zeitraum, in dem bei einem Wirt-
schaftsgut erhöhte Absetzungen oder Sonderabschrei-
bungen in Anspruch genommen werden können
(Begünstigungszeitraum), nachträgliche Herstellungs-

kosten aufgewendet, so bemessensich vom Jahr der
Entstehung der nachträglichen Herstellungskosten an
bis zum Ende des Begünstigungszeitiaums die Abset-
zungen für Abnutzung, erhöhten Absetzungen und Son-
derabschreibungen nach den um die nachträglichen
Herstellungskosten erhöhten Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten. Entsprechendes gilt für nachträgliche
Anschaffungskosten.
(2) Könnenbei einemWirtschaftsguterhöhteAbset-

zungenoderSonderabschreibungenbereitsfürAnzah-
lungen auf Anschaffungskostenoder für Teilherstel-
lungskosten in Anspruch genommen werden, so sind
dieVorschriftenübererhöhteAbsetzungenundSonder-
abschreibungen mit der Maßgabe anzuwenden, daß an
die Stelle der Anschaffungs-oder Herstellungskosten
die Anzahlungen auf Anschaffungskosten oder die Teil-
herstellungskosten und an die Stelle des Jahres der
Anschaffung oder Herstellung das Jahr der Anzahlung
oder Teilherstellung treten. Nach Anschaffung oder Her-
stellungdesWirtschaftsgutssinderhöhteAbsetzungen
oder Sonderabschreibungennur zulässig, soweit sie
nichtbereitsfür Anzahlungenauf Anschaffungskosten
oder für Teilherstellungskosten in Anspruch genommen
worden sind. Anzahlungen auf Anschaffungskosten
sind im Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung aufgewen-
det. Werden Anzahlungen auf Anschaffungskosten
durch Hingabe eines Wechsels geleistet, so sind sie in
dem Zeitpunkt aufgewendet, in dem dem Lieferanten
durchDiskontierungoderEinlösungdesWechsels das
Geld tatsächlichzufließt.Entsprechendesgilt,wennan
Stelle von Geld ein Scheck hingegeben wird.

(3) Bei Wirtschaftsgütern, bei denen erhöhte Abset-
zungen in Anspruch genommen werden, müssen in
jedem Jahr des Begünstigungszeitraumsmindestens
Absetzungen in Höhe der Absetzungen für Abnutzung
nach8 7 Abs. 1 oder4 berücksichtigtwerden.
(4)BeiWirtschaftsgütern,beidenenSonderabschrei-

bungen in Anspruch genommen werden, sind die Abset-
zungenfürAbnutzungnach$ 7Abs. 1oder4 vorzuneh-
men.
(5) Liegen bei einem Wirtschaftsgut die Vorausset-

zungen für die Inanspruchnahme von erhöhten Abset-
zungenoderSonderabschreibungenaufGrundmehre-
rer Vorschriften vor, so dürfen erhöhte Absetzungen
oder Sonderabschreibungen nur auf Grund einer dieser
Vorschriften in Anspruch genommen werden.

(6) ErhöhteAbsetzungenoder Sonderabschreibun-
gen sind bei der Prüfung, ob die in $ 141 Abs. 1 Nr. 4 und
5 der AbgabenordnungbezeichnetenBuchführungs-
grenzen überschritten sind, nicht zu berücksichtigen.

(7) Ist einWirtschaftsgutmehrerenBeteiligtenzuzu-
rechnen und sind die Voraussetzungenfür erhöhte
Absetzungenoder Sonderabschreibungennurbei ein-
zelnenBeteiligtenerfüllt,so dürfendieerhöhtenAbset-
zungen und Sonderabschreibungen nur anteilig für
diese Beteiligten vorgenommen werden. Die erhöhten
Absetzungenoder Sonderabschreibungendürfenvon
den Beteiligten, bei denen die Voraussetzungen dafür
erfüllt sind, nur einheitlich vorgenommen werden.

(8) ErhöhteAbsetzungenoder Sonderabschreibun-
gen sind bei Wirtschaftsgütern, die zu einem Betriebs-



vermögen gehören, nur zulässig, wenn sie in ein beson-
deres, laufend zu führendes Verzeichnis aufgenommen
werden, das den Tag der Anschaffung oder Herstellung,
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und die Höhe der
jährlichen Absetzungen für Abnutzung, erhöhten Abset-
zungen und Sonderabschreibungen enthält. Das Ver-
zeichnis braucht nicht geführt zu werden, wenn diese
Angaben aus der Buchführung ersichtlich sind.

(9) Sind für ein Wirtschaftsgut Sonderabschreibun-
gen vorgenommen worden, so bemessen sich nach
Ablaufdes maßgebendenBegünstigungszeitraumsdie
Absetzungen für Abnutzung bei Gebäuden und bei Wirt-
schaftsgütern im Sinne des 8 7 Abs. 5 anach dem Rest-
wert und dem nach 8 7 Abs. 4 unter Berücksichtigung
der Restnutzungsdauer maßgebenden Vomhundert-
satz, bei anderen Wirtschaftsgütern nach dem Restwert
und der Restnutzungsdauer.

87b
Erhöhte Absetzungen für Einfamilienhäuser,

ZweifamilienhäuserundEigentumswohnungen
(1) Bei im Inland belegenen Einfamilienhäusern, Zwei-

familienhäusern und Eigentumswohnungen, die zu mehr
als 662?/3vom Hundert Wohnzwecken dienen, kann
abweichendvon 8 7 Abs. 4 und5 der Bauherrim Jahr
der Fertigstellung und in den sieben folgenden Jahren
jeweils bis zu 5 vom Hundert der Herstellungskosten
oder ein Erwerber im Jahr der Anschaffung und in den
sieben folgenden Jahren jeweils bis zu 5 vom Huncert
der Anschaffungskosten absetzen. Nach Ablauf dieser
achtJahre sindalsAbsetzungfürAbnutzungbiszurvol-
len Absetzung jährlich 2,5 vom Hundert des Restwerts
abzuziehen; $ 7 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. Über-
steigen die Herstellungskosten oder die Anschaffungs-
kostenbeieinemEinfamilienhausodereinerEigentums-
wohnung 200 000 Deutsche Mark, bei einem Zwei-
familienhaus 250 000 Deutsche Mark, bei einem Anteil
an einem dieser Gebäude oder einer Eigentums-
wohnung den entsprechenden Teil von 200 000 Deut-
sche Mark oder von 250000 Deutsche Mark, so ist
auf den übersteigendenTeil der Herstellungskosten
oder der Anschaffungskosten $ 7 Abs. 4 anzuwenden.
Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige
das Einfamilienhaus,Zweifamilienhaus,die Eigentums-
wohnung oder einen Anteil an einem dieser Gebäude
oderan einerEigentumswohnung
1. von seinem Ehegatten anschafft und bei den Ehegat-

ten die Voraussetzungen des 8 26 Abs. 1 vorliegen;
2. anschafft und im zeitlichen Zusammenhang mit der

Anschaffung an den Veräußerer ein Einfamilienhaus,
Zweifamilienhaus oder eine Eigentumswohnung oder
einenAnteilan einemdieserGebäudeoderan einer
Eigentumswohnung veräußert; das gilt auch, wenn
das veräußerte Gebäude, die veräußerte Eigentums-
wohnung oder der veräußerte Anteil dem Ehegatten
des Steuerpflichtigenzuzurechnenwar undbei den
Ehegatten imZeitpunkt der Anschaffung und im Zeit-
punkt der Veräußerung die Voraussetzungen des
8 26 Abs. 1 vorliegen;

3. nach einer früheren Veräußerungdurch ihn wieder
anschafft; das gilt auch, wenn das Gebäude, die
Eigentumswohnung oder der Anteil im Zeitpunkt der
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früheren Veräußerung dem Ehegatten des Steuer-
pflichtigen zuzurechnen war und bei den Ehegatten
die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 vorliegen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Herstellungs-
kosten, die für Ausbauten und Erweiterungen an einem
Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder an einer Eigen-
tumswohnungaufgewendetwordensind,wenndasEin-
familienhaus, Zweifamilienhaus oder die Eigentums-
wohnungvordem1.Januar 1964fertiggestelltundnicht
nach dem 31. Dezember 1976 angeschafft worden ist.
WeitereVoraussetzungist,daß das Gebäudeoder die
Eigentumswohnung im Inland belegen ist und die ausge-
bauten oder neu hergestellten Gebäudeteile zu mehr als
80 vomHundert Wohnzwecken dienen. Nach Ablauf des
Zeitraums, in dem nach Satz 1 erhöhte Absetzungen
vorgenommen werden können, ist der Restwert den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Gebäudes
oder dem an deren Stelle tretenden Wert hinzuzurech-
nen; die weiteren Absetzungen für Abnutzung sind ein-
heitlich für das gesamte Gebäude nach dem sich hier-
nach ergebenden Betrag und dem für das Gebäude
maßgebenden Hundertsatz zu bemessen.

(3) Der Bauherr kann erhöhte Absetzungen, die er im
Jahr der Fertigstellung und inden zwei folgenden Jahren
nicht ausgenutzt hat, bis zum Ende des dritten auf das
Jahr der FertigstellungfolgendenJahres nachholen.
Nachträgliche Herstellungskosten, die bis zum Ende
des dritten auf das Jahr der Fertigstellung folgenden
Jahres entstehen, können abweichend von 8 7a Abs. 1
vomJahr ihrerEntstehungan so behandeltwerden,als
wären sie bereits im ersten Jahr des Begünstigungs-
zeitraums entstanden. Die Sätze 1 und 2 gelten für den
Erwerber eines Einfamilienhauses, eines Zweifamilien-
hauses oder einer Eigentumswohnungund bei Aus-
bauten und Erweiterungen imSinne des Absatzes 2 ent-
sprechend.

(4) Zum Gebäude gehörende Garagen sind ohne
Rücksicht auf ihre tatsächliche Nutzung als Wohnzwek-
ken dienend zu behandeln, soweit in ihnen nicht mehr
als ein Personenkraftwagen für jede in dem Gebäude
befindliche Wohnung untergestellt werden kann. Räume
fürdieUnterstellungweitererKraftwagensindstets als
nicht Wohnzwecken dienend zu behandeln.

(5) Erhöhte Absetzungen nach den Absätzen 1 und 2
kann der Steuerpflichtige nur für ein Einfamilienhaus
oder für ein Zweifamilienhaus oder für eine Eigentums-
wohnung oder für den Ausbau oder die Erweiterung
eines Einfamilienhauses, eines Zweifamilienhauses
oder einer Eigentumswohnung in Anspruch nehmen.
Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des & 26
Abs. 1 vorliegen, können erhöhte Absetzungen nach
denAbsätzen1 und2 für insgesamtzweider in Satz 1
bezeichneten Gebäude, Eigentumswohnungen, Aus-
bauten oder Erweiterungen in Anspruch nehmen. Den
erhöhten Absetzungen nach den Absätzen 1 und 2 ste-
hen die erhöhten Absetzungen nach $ 7b in der jewei-
ligen Fassung ab Inkrafttreten des Gesetzes vom
16.Juni 1964(BGBl.1S.353)undnach8 15Abs. 1bis4
des Berlinförderungsgesetzes in der Fassung des
Gesetzes vom 11. Juli 1977 (BGBl. 1S. 1213) gleich. Ist
das Einfamilienhaus,das Zweifamilienhausoder die
Eigentumswohnung (Erstobjekt) dem Steuerpflichtigen
nichtbiszumAblaufdesBegünstigungszeitraumszuzu-
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rechnen,so kannder Steuerpflichtigeabweichendvon
den Sätzen 1 bis 3 erhöhte Absetzungen bei einem
weiteren Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder einer
weiteren Eigentumswohnung im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 (Folgeobjekt) in Anspruch nehmen, wenn er das
Folgeobjekt innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren
vor und drei Jahren nach Ablauf des Veranlagungszeit-
raums, in dem ihmdas Erstobjekt letztmals zugerechnet
worden ist, anschafft oder herstellt; Entsprechendes gilt
bei einem Ausbau oder einer Erweiterung eines Einfami-
lienhauses, Zweifamilienhauses oder einer Eigentums-
wohnung. Im Fall des Satzes 4 ist der Begünstigungs-
zeitraum für das Folgeobjekt um die Anzahl der Veran-
lagungszeiträumezu kürzen,in denendas Erstobjekt
dem Steuerpflichtigen zugerechnet worden ist; hat der
Steuerpflichtige das Folgeobjekt in einem Veranla-
gungszeitraum, in dem ihm das Erstobjekt noch zuzu-
rechnen ist, hergestellt oder angeschafft oder einen
Ausbau oder eine Erweiterung vorgenommen, so
beginntderBegünstigungszeitraumfürdas Folgeobjekt
abweichend von Absatz 1 mit Ablauf des Veranlagungs-
zeitraums, in dem das Erstobjekt dem Steuerpflichtigen
letztmals zugerechnet worden ist.
(6) Ist ein Einfamilienhaus, ein Zweifamilienhaus oder

eine Eigentumswohnung mehreren Steuerpflichtigen
zuzurechnen, so ist Absatz 5 mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß der Anteil des Steuerpflichtigen an einem
dieser Gebäude oder an einer Eigentumswohnung
einem Einfamilienhaus, einem Zweifamilienhaus oder
einerEigentumswohnunggleichsteht;Entsprechendes
gilt bei dem Ausbau oder der Erweiterung von Einfami-
lienhäusern, Zweifamilienhäusern oder Eigentumswoh-
nungen, die mehreren Steuerpflichtigen zuzurechnen
sind. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn ein Einfamilien-
haus, ein Zweifamilienhausoder eine Eigentumswoh-
nung ausschließlich dem Steuerpflichtigen und seinem
Ehegatten zuzurechnen ist und bei den Ehegatten die
Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 vorliegen.
(7) Der Bauherr von Kaufeigenheimen, Trägerklein-

siedlungen und Kaufeigentumswohnungen kann abwei-
chend von Absatz 5 für alle von ihm erstellten Kauf-
eigenheime, Trägerkleinsiedlungen und Kaufeigen-
tumswohnungen im Jahr der Fertigstellung und im fol-
genden Jahr erhöhte Absetzungen bis zu jeweils 5 vom
Hundert vornehmen.

87CcC
(weggefallen)

87d
Erhöhte Absetzungen für Wirtschaftsgüter,

die dem Umweltschutz dienen

(1) Bei abnutzbaren beweglichen und unbeweglichen
WirtschaftsgüterndesAnlagevermögens,beidenendie
Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen und die
nachdem31. Dezember1974 undvor dem1. Januar
1991 angeschafft oder hergestellt worden sind, können
abweichendvon$ 7 imWirtschaftsjahrderAnschaffung
oder Herstellung bis zu 60 vom Hundert und in den fol-
genden Wirtschaftsjahren bis zur vollen Absetzung
jeweils bis zu 10 vom Hundert der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abgesetzt werden. Nicht in
Anspruch genommene erhöhte Absetzungen können

nachgeholt werden. Nachträgliche Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, die vor dem 1. Januar 1991 ent-
standen sind, können abweichend von $ 7a Abs. 1 so
behandelt werden, als wären sie imWirtschaftsjahr der
AnschaffungoderHerstellungentstanden.

(2) Die erhöhten Absetzungen nach Absatz 1 können
nur in Anspruch genommen werden, wenn
1. die Wirtschaftsgüter in einem im Inland belegenen

Betrieb des Steuerpflichtigen unmittelbar und zu
mehr als 70 vom Hundert dem Umweltschutz dienen
und

2. die von der Landesregierung bestimmte Stelle
bescheinigt, daß
a) die Wirtschaftsgüter zu dem in Nummer 1 be-

zeichneten Zweck bestimmt und geeignet sind
und

b) die Anschaffung oder Herstellung der Wirt-
schaftsgüterimöffentlichenInteresseerforderlich
ist.

(3) Die Wirtschaftsgüter dienen dem Umweltschutz,
wenn sie dazu verwendet werden,
1. a) den Anfall von Abwasser oder

b) Schädigungen durch Abwasser oder
c) Verunreinigungen der Gewässer durch andere

Stoffeals Abwasser oder
d) Verunreinigungen der Luft oder
e) Lärm oder Erschütterungen
zu verhindern, zu beseitigen oder zu verringern oder

2. Abfälle nach den Grundsätzen des Abfallbeseiti-
gungsgesetzes zu beseitigen.

Die Anwendung des Satzes 1 ist nicht dadurch aus-
geschlossen, daß die Wirtschaftsgüterzugleich für
Zwecke des innerbetrieblichen Umweltschutzes ver-
wendet werden.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auf nach dem
31. Dezember 1974 und vor dem 1. Januar 1991 entste-
hende nachträgliche Herstellungskosten bei Wirt-
schaftsgütern, die dem Umweltschutz dienen und die
vor dem ft. Januar 1975 angeschafft oder hergestellt
wordensind,mitderMaßgabeentsprechendanzuwen-
den,daßimWirtschaftsjahrderFertigstellungdernach-
träglichen Herstellungsarbeiten erhöhte Absetzungen
bis zur vollen Höhe der nachträglichen Herstellungs-
kostenvorgenommenwerdenkönnen.Das gleichegilt,
wenn bei Wirtschaftsgütern,die nicht dem Umwelt-
schutzdienen,nachträglicheHerstellungskostennach
dem 31. Dezember 1974 und vor dem 1. Januar 1991
dadurch entstehen, daß ausschließlich aus Gründen
des Umweltschutzes Veränderungen vorgenommen
werden.

(5) Die erhöhten Absetzungen nach Absatz 1 können
bereits für Anzahlungenauf Anschaffungskostenund
für Teilherstellungskosten in Anspruch genommen
werden.$ 7a Abs. 2 ist mitderMaßgabeanzuwenden,
daß die Summe der erhöhten Absetzungen 60 vom Hun-
dert der bis zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahrs
insgesamt aufgewendeten Anzahlungen oder Teilher-
stellungskostennichtübersteigendarf.Satz 1giltinden
Fällen des Absatzes 4 sinngemäß.



(6) Die erhöhten Absetzungen nach den Absätzen 1
bis 5 werden unter der Bedingung gewährt, daß die Vor-
aussetzung des Absatzes 2 Nr. 1

1. in den Fällen des Absatzes 1 mindestens fünf Jahre
nach der Anschaffung oder Herstellung der Wirt-
schaftsgüter,

2. in den Fällen des Absatzes 4 Satz 1 mindestens fünf
Jahre nach Beendigung der nachträglichen Herstel-
lungsarbeiten

erfülltwird.

(7) Steuerpflichtige, die nach dem 31. Dezember
1974 und vor dem 1. Januar 1991 durch Hingabe eines
Zuschusses zur Finanzierung der Anschaffungs- oder

im Sinne des Absatzes 2 ein Recht auf Mitbenutzung
dieser Wirtschaftsgüter erwerben, können bei diesem
Recht abweichend von 8 7 erhöhte Absetzungen nach
Maßgabe des Absatzes 1 oder 4 Satz 1 vornehmen. Die
erhöhten Absetzungen können nur in Anspruch genom-
men werden, wenn der Empfänger

1. den Zuschuß unverzüglich und unmittelbar zur Finan-
zierung der Anschaffung oder Herstellung der Wirt-
schaftsgüter oder der nachträglichen Herstellungs-
arbeitenbei denWirtschaftsgüternverwendetund

2. dem Steuerpflichtigen bestätigt, daß die Vorausset-
zung der Nummer 1 vorliegt und daß für die Wirt-
schaftsgüter oder die nachträglichen Herstellungs-
arbeiteneine Bescheinigungnach Absatz 2 Nr. 2
erteilt ist.

Absatz 6 gilt sinngemäß.

(8) Die erhöhten Absetzungen nach den Absätzen 1
bis 7 können nicht für Wirtschaftsgüter in Anspruch
genommen werden, die in Betrieben oder Betriebsstät-
ten verwendet werden, die in den letzten zwei Jahren vor
dem Beginn des Kalenderjahrs, in dem das Wirtschafts-
gut angeschafft oder hergestellt worden ist, errichtet
wordensind. Die Verlagerungvon Betriebenoder Be-
triebsstätten gilt nicht als Errichtung im Sinne des Sat-
zes 1,wenndie in Absatz 2 Nr.2 bezeichneteBehörde
bestätigt, daß die Verlagerung imöffentlichen Interesse
aus Gründen des Umweltschutzes erforderlich ist.

87e
Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude, Lagerhäuser

und landwirtschaftliche Betriebsgebäude

(1) Steuerpflichtige, die
1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur

Inanspruchnahme von Rechten und Vergünstigun-
gen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Welt-
anschauung oder politischer Gegnerschaft gegen
den Nationalsozialismus verfolgt worden sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und den
Gewinn nach 8 5 ermitteln, können bei Gebäuden, die im
eigenen gewerblichen Betrieb unmittelbar
a) der Fertigung oder
b) der Bearbeitung von zum Absatz bestimmten Wirt-

schaftsgütern oder
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c) der Wiederherstellung von Wirtschaftsgütern oder
d) ausschließlich der Lagerung von Waren, die zum

Absatz an Wiederverkäufer bestimmt sind oder für
fremde Rechnung gelagert werden,

dienen und nach dem 31. Dezember 1951 hergestellt
worden sind, im Wirtschaftsjahr der Herstellung und in
dem darauffolgenden Wirtschaftsjahr Sonderabschrei-
bungen bis zu je 10 vom Hundert der Herstellungs-
kosten vornehmen. Den Herstellungskosten eines
GebäudeswerdendieAufwendungengleichgestellt,die
nach dem 31. Dezember 1951 zum Wiederaufbau eines
durchKriegseinwirkungganzoderteilweisezerstörten
Gebäudes gemacht werden, wenn dieses Gebäude
ohne den Wiederaufbau nicht oder nicht mehr voll zu
einem der in Satz 1 bezeichneten Zwecke verwendet
werden kann.

(2)Absatz1 istentsprechendanwendbaraufdieHer-
stellungskosten von land- und forstwirtschaftlichen
Betriebsgebäuden und auf die Aufwendungen zum
Wiederaufbau von durch Kriegseinwirkung ganz oder
teilweise zerstörten land- und forstwirtschaftlichen
Betriebsgebäuden,wenn der Gewinn aus Land- und
Forstwirtschaft nach $ 4 Abs. 1 ermittelt wird.

(3) Bei nach dem 31. Dezember 1966 hergestellten
Gebäuden können die Abschreibungen nach Absatz 1
oder Absatz 2 nur inAnspruch genommen werden, wenn
die Gebäude vom Steuerpflichtigen vor Ablauf des zehn-
ten Kalenderjahrs seit der erstmaligen Aufnahme einer
gewerblichen oder land- und forstwirtschaftlichen
Tätigkeit im Geltungsbereichdieses Gesetzes herge-
stellt worden sind. Für Gebäude, die vom Steuerpflich-
tigen nach Ablauf des 20. Kalenderjahrs seit der erst-
maligen Begründung eines Wohnsitzes oder gewöhnli-
chen Aufenthalts im Geltungsbereich dieses Gesetzes,
frühestens jedoch seit dem 1. Januar 1950, hergestellt
werden, sind Abschreibungennach Absatz 1 oder
Absatz 2 nicht zulässig.

g7f
Bewertungsfreiheitfür abnutzbareWirtschaftsgüter
des AnlagevermögensprivaterKrankenhäuser
(1) Steuerpflichtige, die im Inland ein privates Kran-

kenhausbetreiben,könnenunterdenVoraussetzungen
des Absatzes 2 bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens,diedemBetriebdiesesKrankenhau-
ses dienen, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung
und in den vier folgenden Jahren Sonderabschreibun-
gen vornehmen, und zwar

1. bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagever-
mögens bis zur Höhe von insgesamt 50 vom Hundert,

2. bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögens bis zur Höhe von insgesamt 30 vom
Hundert

derAnschaffungs-oderHerstellungskosten.
(2) Die Abschreibungen nach Absatz 1 können nur in

Anspruch genommen werden, wenn bei dem privaten
Krankenhaus im Jahr der Anschaffung oder Herstellung
der Wirtschaftsgüter und im Jahr der Inanspruchnahme
der Abschreibungen die in $ 67 Abs. 1 oder 2 der Abga-
benordnung bezeichneten Voraussetzungen erfüllt sind.
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(3) Die Abschreibungen nach Absatz 1 können
bereits für Anzahlungen auf Anschaffungskosten und
für Teilherstellungskosten in Anspruch genommen wer-
den.

87g
Sonderabschreibung zur Förderung

kleiner undmittlererBetriebe
(1) Bei neuen beweglichen Wirtschaftsgütern des

Anlagevermögens, die im Jahr der Anschaffung oder
Herstellung im Betrieb des Steuerpflichtigen aus-
schließlich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt
werden, kann unter den Voraussetzungen des Absat-
zes 2 im Jahr der Anschaffung oder Herstallung neben
den Absetzungen für Abnutzung nach 8 7 Abs. 1 oder 2
eine Sonderabschreibungvon 10 vom Hundert der
Anschaffungs- oder Herstellungskostenin Anspruch
genommen werden.

(2) DieSonderabschreibungnachAbsatz 1kannnur
in Anspruch genommen werden, wenn
1. imZeitpunktder Anschaffungoder Herstellungdes

Wirtschaftsguts
a) der Einheitswert des Betriebs, zu dessen Anlage-

vermögen das Wirtschaftsgut gehört, nicht mehr
als 120000 DeutscheMark beträgtund

b) bei Gewerbebetrieben im Sinne des Gewerbe-
steuergesetzes das Gewerbekapital nicht mehr
als 500 000 Deutsche Mark beträgt und

2. dasWirtschaftsgutmindestensein Jahr nachseiner
Anschaffung oder Herstellung in einer inländischen
Betriebsstättedieses Betriebsverbleibt.

4.ÜberschußderEinnahmen
über die Werbungskosten

88
Einnahmen

(1) Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder Gel-
deswertbestehenunddem Steuerpflichtigenim Rah-
men einer der Einkunftsarten des $ 2 Abs. 1 Nr. 4bis 7
zufließen.

(2) Einnahmen, die nicht in Geld bestehen (Wohnung,
Kost, Waren und sonstige Sachbezüge), sind mit den
üblichen Mittelpreisen des Verbrauchsorts anzusetzen.
Bei Arbeitnehmern,für deren Sachbezüge durch
Rechtsverordnungnach8 17Nr.3 ViertesBuch Sozial-
gesetzbuchWerte bestimmtworden sind, sind diese
Werte maßgebend.

89
Werbungskosten

(1) Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwer-
bung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Sie sind
beiderEinkunftsartabzuziehen,beidersie erwachsen
sind. Werbungskosten sind auch
1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflichtungs-

gründen beruhende Renten und dauernde Lasten,
soweitsiemiteinerEinkunftsartinwirtschaftlichem
Zusammenhang stehen. Bei Leibrenten kann nur der

Anteil abgezogenwerden,der sich aus der in $ 22
Nr. 1 Buchstabe a aufgeführten Tabelle ergibt; in den
Fällen des 8 22 Nr. 1 Buchstabe a letzter Satz kann
nur der Anteil, der nach der in dieser Vorschrift vor-
gesehenenRechtsverordnungzuermittelnist,abge-
zogen werden;

2. SteuernvomGrundbesitz,sonstigeöffentlicheAbga-
ben und Versicherungsbeiträge, soweit solche Aus-
gaben sich auf Gebäude oder auf Gegenstände
beziehen, die dem Steuerpflichtigen zur Einnahme-
erzielung dienen;

3. Beiträge zu Berufsständen und sonstigen Berufsver-
bänden, deren Zweck nicht auf einen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist;

schen Wohnung und Arbeitsstätte. Bei Fahrten mit
einemeigenen Kraftfahrzeugwerden die Aufwen-
dungen für jeden Arbeitstag, an dem das Kraftfahr-
zeugbenutztwird,nurinHöhederfolgendenPausch-
beträge anerkannt:
a) bei Benutzungeines Kraftwagens

0,36 Deutsche Mark,
b) bei Benutzung eines Motorrads

oderMotorrollers 0,16 DeutscheMark
für jeden Kilometer, den die Wohnung von der
Arbeitsstätte entfernt liegt; für die Bestimmung der
Entfernungist die kürzestebenutzbareStraßenver-
bindung maßgebend. Wird dem Arbeitnehmer vom
Arbeitgeber für Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte ein Kraftfahrzeug zur Verfügung
gestellt, so kann der Arbeitnehmer höchstens die in
Satz 2 bezeichnetenBeträgegeltendmachen;

5. notwendigeMehraufwendungen,die einemArbeit-
nehmer wegen einer aus beruflichem Anlaß begrün-
deten doppeltenHaushaltsführungentstehen,und
zwar unabhängig davon, aus welchen Gründen die
doppelte Haushaltsführung beibehalten wird. Eine
doppelte Haushaltsführung liegt vor, wenn der
Arbeitnehmer außerhalb des Ortes, im dem er einen
eigenen Hausstand unterhält, beschäftigt ist und
auch am Beschäftigungsort wohnt. Aufwendungen
für Fahrten vom Beschäftigungsort zum Ort des
eigenen Hausstands und zurück (Familienheim-
fahrten)könnenjeweils nur für eine Familienheim-
fahrt wöchentlich als Werbungskosten abgezogen
werden. Bei Familienheimfahrten mit eigenem Kraft-
fahrzeug ist je Kilometer der Entfernung zwischen
demOrtdes eigenenHausstandsunddemBeschäf-
tigungsort Nummer 4 Satz 2 entsprechend anzuwen-
den.Bei FamilienheimfahrtenmiteinemvomArbeit-
geber zur Verfügung gestellten Kraftfahrzeug ist
Nummer 4 Satz 3 entsprechend anzuwenden;

Berufskleidung);
7. AbsetzungenfürAbnutzungundfür Substanzverrin-

gerung(8 7 Abs. 1 und4 bis 6, 8 7a Abs. 1 bis 3, 5
und 7 und $ 7b).

. (2)AbweichendvonAbsatz1Nr.4 Sätze2 und3 und
Nr. 5 Sätze 4 und 5 werden
1. bei Körperbehinderten, deren Minderung der

Erwerbsfähigkeit mindestens 70 vom Hundert
beträgt,



2. bei Körperbehinderten, deren Minderung der
Erwerbsfähigkeitwenigerals 70 vomHundert,aber
mindestens 50 vom Hundert beträgt und die erheb-
lich gehbehindert sind,

für FahrtenzwischenWohnungund Arbeitsstätteund
für Familienheimfahrten auf Antrag die tatsächlichen
Aufwendungenabgezogen.Die Voraussetzungender
Nummern 1 und 2 sind durch amtliche Unterlagen nach-
zuweisen.

(3) Absatz 1 Nr. 4 und 5 und Absatz 2 gelten bei den
Einkunftsarten im Sinne des 8 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 7 ent-
sprechend.
(4) Für die Anerkennung von Mehraufwendungen für

Verpflegung als Werbungskosten können durch
Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustim-
mungdes BundesratesHöchstbeträgebestimmtwer-
den;dieseHöchstbeträgedürfen140vomHundertder
pauschalen Tagegeldbeträge des Bundesreisekosten-
gesetzes nicht überschreiten.

(5) $ 4 Abs. 5 Nr. 8 und Abs. 6 gilt sinngemäß.

89a
Pauschbeträge für Werbungskosten

FürWerbungskostensindbeider Ermittlungder Ein-
künfte die folgenden Pauschbeträge abzuziehen, wenn
nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen werden:
1. von den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit:

ein Pauschbetrag von 564 Deutsche Mark;
2. von den Einnahmen aus Kapitalvermögen:

ein Pauschbetrag von 100 Deutsche Mark;
bei Ehegatten, die nach den 88 26, 26 b zusammen
veranlagt werden, erhöht sich dieser Pauschbetrag
auf insgesamt 200 Deutsche Mark;

3. von den Einnahmen im Sinne des 8 22 Nr. 1 und 1a:
ein Pauschbetrag von insgesamt 200 Deutsche
Mark.

Die Pauschbeträge dürfen im Fall der Nummer 1 nur bis
zur Höhe der um die Freibeträge nach $ 19 Abs. 2 bis 4
geminderten Einnahmen, in den Fällen der Nummern 2
und 3 nur bis zur Höhe der Einnahmen abgezogen
werden.

4 a. Umsatzsteuerrechtlicher Vorsteuerabzug

89b
(1) Der Vorsteuerbetrag nach $ 15 des Umsatz-

steuergesetzes gehört, soweit er bei der Umsatzsteuer
abgezogenwerdenkann, nicht zu den Anschaffungs-
oderHerstellungskostendesWirtschaftsguts,aufdes-
sen Anschaffung oder Herstellung er entfällt. Der Teil
des Vorsteuerbetrags, der nicht abgezogen werden
kann, braucht den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten des Wirtschaftsguts,auf dessen Anschaffung
oder Herstellung der Vorsteuerbetrag entfällt, nicht zu-
gerechnet zu werden,

- 1. wenn er 25 vom Hundert des Vorsteuerbetrags und
500 DeutscheMark nichtübersteigt,oder
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2. wenn die zum Ausschluß vom Vorsteuerabzug füh-
renden Umsätze nicht mehr als 3 vom Hundert des
Gesamtumsatzes betragen.
(2) Wird der Vorsteuerabzug nach 8 15 a des Umsatz-

steuergesetzes berichtigt, so sind die Mehrbeträge als
Betriebseinnahmen oder Einnahmen, die Minderbeträge
als Betriebsausgaben oder Werbungskosten zu behan-
deln; die Anschaffungs- oder Herstellungskosten blei-
benunberührt.
(3) Die Umsatzsteuer für den Selbstverbrauch nach

& 30 des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 16.November 1973 (BGBi.|
S. 1681) gehört zu den Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten des Wirtschaftsguts, auf dessen Selbst-
verbrauchsie entfällt.

5. Sonderausgaben

810
(1) Sonderausgaben sind die folgenden Aufwendun-

gen, wenn sie weder Betriebsausgaben noch Wer-
bungskosten sind:
1. Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder

dauernd getrennt lebenden unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtigen Ehegatten, wenn der Geber
dies mit Zustimmung des Empfängers beantragt.
Eine Rücknahme des Antrags oder der Zustimmung
ist nicht zulässig. Das gilt auch, wenn der Antrag zum
Zweck der Eintragung eines Freibetrags auf der
Lohnsteuerkarteoderder Festsetzungvon Einkom-
mensteuer-Vorauszahlungen gestellt worden ist. Die
Unterhaltsleistungen können bis zu 9000 Deutsche
Mark im Kalenderjahr abgezogen werden. Entspre-
chendes gilt auch für Unterhaltsleistungen in den
Fällender Nichtigkeitoderder Aufhebungder Ehe;

ta.auf besonderenVerpflichtungsgründenberuhende
Renten und dauernde Lasten, die nicht mitEinkünften
in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, die bei
der Veranlagung außer Betracht bleiben. Bei Leibren-
ten kann nur der Anteil abgezogen werden, der sich
aus der in $ 22 Nr. 1 Buchstabe a aufgeführten
Tabelle ergibt; in den Fällen des $ 22 Nr. 1 Buch-
stabe a letzter Satz kann nur der Anteil, der nach der
in dieser Vorschrift vorgesehenen Rechtsverordnung
zu ermittelnist, abgezogenwerden;

2. a) Beiträge zu Kranken-, Unfall- und Haftpflichtver-
sicherungen, zu den gesetzlichen Rentenver-
sicherungenundandieBundesanstaltfürArbeit;

b) Beiträgezu den folgendenVersicherungenauf
den Erlebens- oder Todesfall:
aa) Risikoversicherungen, die nur für den Todes-

fall eine Leistungvorsehen,
bb) Rentenversicherungen ohne Kapitalwahl-

recht,
cc) Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht

gegen laufendeBeitragsleistung,wenn das
Kapitalwahlrecht nicht vor Ablauf von zwölf
Jahren seit Vertragsabschluß ausgeübt wer-
den kann,

dd) Kapitalversicherungen gegen laufende Bei-
tragsleistungmit Sparanteil,wenn der Ver-



trag für die Dauer von mindestens zwölf
Jahren abgeschlossen worden ist.

Fondsgebundene Lebensversicherungen sind aus-
geschlossen;

3. Beiträge an Bausparkassen zur Erlangung von Bau-
darlehen. Baudarlehen sind auch Darlehen, die zum
Erwerb von Wohnbesitz im Sinne des $ 12a des
Zweiten Wohnungsbaugesetzes bestimmt sind.
Beiträge, die nach Ablauf von vier Jahren seit Ver-
tragsabschluß geleistet werden, können nur insoweit
abgezogen werden, als sie das Eineinhalbfache des
durchschnittlichen Jahresbetrags der in den ersten
vier Jahren geleisteten Beiträge im Veranlagungs-
zeitraum nicht übersteigen;

4. gezahlte Kirchensteuer;
5. die nach 8 211 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Lastenaus-

gleichsgesetzes abzugsfähigen Teile der Vermö-
gensabgabe, der Hypothekengewinnabgabe und der
Kreditgewinnabgabe;

6. Steuerberatungskosten;
7. Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine

BerufsausbildungoderseineWeiterbildungin einem
nicht ausgeübten Beruf bis zu 900 Deutsche Mark im
Kalenderjahr. Dieser Betrag erhöht sich auf 1 200
Deutsche Mark, wenn der Steuerpflichtige wegen der

“Ausbildung oder Weiterbildung außerhalb des Orts
untergebracht ist, in dem er einen eigenen Haus-
stand unterhält. Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend,wenn dem SteuerpflichtigenAufwendungen
für eine Berufsausbildung oder Weiterbildung seines
Ehegatten erwachsen und die Ehegatten die Voraus-
setzungen des 8 26 Abs. 1 Satz 1 erfüllen; in diesem
Fall könnendieBeträgevon900 DeutscheMarkund
1200 Deutsche Mark für den in der Berufsausbil-
dung oder Weiterbildung befindlichen Ehegatten ins-
gesamt nur einmal abgezogen werden. Als Aufwen-
dungen für eine Berufsausbildung gelten auch Auf-
wendungen für eine hauswirtschaftliche Aus- oder
Weiterbildung. Zu den Aufwendungen für eine Be-
rufsausbildung oder Weiterbildung gehören nicht
Aufwendungen für den Lebensunterhalt, es sei denn,
daß es sich um Mehraufwendungen handelt, die
durch eine auswärtige Unterbringung im Sinne des
Satzes 2 entstehen.

(2) Voraussetzung für den Abzug der in Absatz 1 Nr. 2
und 3 bezeichneten Beiträge (Vorsorgeaufwendungen)
ist, daß sie
1. - wenn es sich um Versicherungsbeiträge mit Spar-

anteil oder Bausparbeiträge handelt - weder unmit-
telbar noch mittelbar in wirtschaftlichem Zusammen-
hangmitder Aufnahmeeines Kredits stehen,

2. nichtin unmittelbaremwirtschaftlichemZusammen-
hang mit steuerfreien Einnahmen stehen,

3. an Versicherungsunternehmen oder Bausparkas-
sen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im
Inland haben oder denen die Erlaubnis zum
Geschäftsbetrieb im Inland erteilt ist, oder an einen
Sozialversicherungsträger geleistet werden und

4. nicht vermögenswirksame Leistungen darstellen, für
die eine Arbeitnehmer-Sparzulage nach $ 12 des
Vierten Vermögensbildungsgesetzes gewährt wird.

(3) Vorsorgeaufwendungen(Absatz 1 Nr. 2 und 3)

zusammen bis zu 2 340 Deutsche Mark,
im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten
bis zu 4 680 Deutsche Mark.
DieseBeträgeerhöhensich
a) für jedes Kind des Steuerpflichtigen

imSinne des $ 32 Abs. 4 bis 7 um
600 Deutsche Mark,

b) für jedes Kind des Steuerpflichtigen im Sinne des
8 32 Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 bis 7, das nach $ 32
Abs. 4 Sätze 2 und3 demanderenElternteilzu-
geordnetwird und dem gegenüberder Steuer-
pflichtige seiner Unterhaltsverpflichtung für den
Veranlagungszeitraum nachkommt, um

300DeutscheMark;

zusätzlich bis zu 3000 Deutsche Mark,
im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten
bis zu 6000 DeutscheMark.
DieseBeträgevermindernsich
a) bei Arbeitnehmern um den vom Arbeitgeber ge-

leistetengesetzlichenBeitrag zur gesetzlichen
Rentenversicherung sowie um steuerfreie
Zuschüsse des Arbeitgebersim Sinne des $ 3
Nr.62 Sätze 2 bis 4,

b) bei Steuerpflichtigen, die während des ganzen
Kalenderjahrs
aa) in der gesetzlichen Rentenversicherung ver-

sicherungsfrei oder auf Antrag des Arbeitge-
bers von der Versicherungspflichtbefreit
waren und denen für den Fall ihres Ausschei-
dens aus der Beschäftigungauf Grunddes
Beschäftigungsverhältnisses eine lebens-
längliche Versorgung oder an deren Stelle
eine Abfindung zusteht oder die in der
gesetzlichen Rentenversicherung nachzu-
versichern sind,

bb) nichtdergesetzlichenRentenversicherungs-
pflicht unterliegen, eine Berufstätigkeit aus-
geübt und im Zusammenhangdamit auf
Grund vertraglicher Vereinbarungen Anwart-
schaftsrechte auf eine Altersversorgung
ganzoderteilweiseohneeigeneBeitragslei-
stungerworbenhaben.Als eigeneBeitrags-
leistung gilt auch die Minderung eines etwai-
gen Ausgleichsanspruchs nach 8 89b des
Handelsgesetzbuchs durch einen Versor-
gungsanspruch und die Anrechnung eines
etwaigenAusgleichsanspruchsnach$ 89b
des Handelsgesetzbuchs auf einen Versor-
gungsanspruch,

cc) Einkünfte im Sinne des $ 22 Nr. 4 in Aus-
übungeines Mandatsbezogenhaben,

um 9 vom Hundert der Einnahmen aus der
BeschäftigungoderTätigkeit,höchstensdesJah-
resbetrags der Beitragsbemessungsgrenzein der
gesetzlichen Rentenversicherung der Angestell-
ten,



c) bei selbständigen Künstlern und Publizisten um
den steuerfreien Betrag im Sinne des $ 3 Nr. 57,
den die Künstlersozialkasse an die Bundesver-
sicherungsanstalt für Angestellte leistet;

3. Beiträge im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und 3, die die
nach den Nummern 1 und 2 abziehbaren Beträge
übersteigen,zur Hälfte, höchstens bis zu 50 vom
Hundert des Höchstbetrags nach Nummer 1.

(4) Steuerpflichtige,die Anspruch auf eine Prämie
nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz haben, kön-
nen für jedes Kalenderjahr wählen, ob sie für Bauspar-
beiträge (Absatz 1 Nr. 3) den Sonderausgabenabzug
oder eine Prämie nach dem Wohnungsbau-Prämienge-
setz erhalten wollen (Wahlrecht). Das Wahlrecht kann
für die Bausparbeiträge eines Kalenderjahrs nur einheit-
lich ausgeübt werden. Steuerpflichtige, denen imKalen-
derjahr der Beitragsleistung gemeinsam der Höchstbe-
trag des $ 3 Abs. 2 des Wohnungsbau-Prämienge-
setzes zusteht, können ihr Wahlrecht nur einheitlich
ausüben. Das Wahlrecht wird zugunsten des Sonder-
ausgabenabzugsdadurchausgeübt,daß der Steuer-
pflichtige einen ausdrücklichen Antrag auf Berücksich-
tigung der betreffenden Sonderausgaben stellt.

(5) Der Steuerpflichtige oder Personen, denen im
Kalenderjahr der Beitragsleistung gemeinsam der
Höchstbetrag des $ 2 Abs. 2 des Spar-Prämien-
gesetzes oder des 8 3 Abs. 2 des Wohnungsbau-
Prämiengesetzes zusteht, können für Bausparbeiträge
den Sonderausgabenabzug nicht erhalten, wenn der
Steuerpflichtigeoder eine der bezeichnetenPersonen
eine Prämienach demSpar-Prämiengesetzoder dem
Wohnungsbau-Prämiengesetz beantragt hat (Kumulie-
rungsverbot).

(6) Nach Maßgabeeiner Rechtsverordnungist eine
Nachversteuerung durchzuführen

1. bei Rentenversicherungen gegen Einmalbeitrag
(Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb),
wenn vor Ablauf von zwölf Jahren seit Vertragsab-
schluß, außer im Schadensfall oder bei Erbringung
dervertragsmäßigenRentenleistung,Einmalbeiträge
ganz oder zum Teil zurückgezahlt oder Ansprüche
aus demVersicherungsvertragganz oder zumTeil
abgetreten oder beliehen werden;

2. bei Bausparverträgen (Absatz 1 Nr. 3), wenn vor
Ablauf von zehn Jahren seit Vertragsabschluß die
Bausparsumme ganz oder zum Teil ausgezahlt,
geleistete Beiträge ganz oder zumTeil zurückgezahlt
oder Ansprüche aus dem Bausparvertrag abgetreten
oder beliehen werden. Unschädlich ist jedoch die
vorzeitige Verfügung, wenn
a) die Bausparsumme ausgezahlt oder die Ansprü-

che aus dem Vertrag beliehenwerden und der
Steuerpflichtige die empfangenen Beträge unver-
züglichund unmittelbarzumWohnungsbauver-
wendet oder

b) imFall der Abtretungder Erwerberdie Bauspar-
summe oder die auf Grund einer Beleihung emp-
fangenen Beträge unverzüglich und unmittelbar
zumWohnungsbau für den Abtretenden oder des-
sen AngehörigeimSinnedes $ 15derAbgaben-
ordnung verwendet oder
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c) derSteuerpflichtigeoderseinvon ihmnichtdau-
erndgetrenntlebenderEhegattenachVertrags-
abschluß gestorben oder völlig erwerbsunfähig
geworden ist oder
der Steuerpflichtige nach Vertragsabschluß
arbeitslos geworden ist und die Arbeitslosigkeit
mindestenseinJahr langununterbrochenbestan-
den hat und imZeitpunktder vorzeitigenVerfü-
gungnochbestehtoder
der Steuerpflichtige, der Staatsangehöriger eines
Staates ist, mitdem die Bundesregierung Verein-
barungen über Anwerbung und Beschäftigung
von Arbeitnehmernabgeschlossen hat und der
nicht Mitglied der Europäischen Gemeinschaften
ist, den Geltungsbereich dieses Gesetzes auf
Dauer verlassen hat.

Als Wohnungsbau gelten auch bauliche Maßnahmen
des Mieters zur Modernisierung seiner Wohnung.

&

e=

8 10a
Steuerbegünstigung des nicht entnommenen Gewinns
(1) Steuerpflichtige,die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur
Inanspruchnahme von Rechten und Vergünstigun-
genberechtigtsindoder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Welt-
anschauung oder politischer Gegnerschaft gegen
denNationalsozialismusverfolgtwordensind,

ihrefrühereErwerbsgrundlageverlorenhabenund ihre
Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft und aus Gewer-
bebetriebnach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 ermitteln,
können auf Antrag bis zu 50 vom Hundert der Summe
der nicht entnommenen Gewinne, höchstens aber
20000 Deutsche Mark als Sonderausgaben vom
Gesamtbetrag der Einkünfte abziehen. Als nicht ent-
nommen gilt auch der Teil der Summe der Gewinne, der
zurZahlungderaufdieBetriebsvermögenentfallenden
Abgaben nach dem Lastenausgleichsgesetz verwendet _
wird. Der als steuerbegünstigt in Anspruch genommene
Teil der Summe der Gewinne ist bei der Veranlagung
besonders festzustellen.

(2) Übersteigen in einem der auf die Inanspruchnahme
derSteuerbegünstigung(Absatz1)folgendendreiJahre
bei dem Steuerpflichtigen oder seinem Gesamtrechts-
nachfolger die Entnahmen aus dem Betrieb die Summe
der bei der Veranlagung zu berücksichtigenden
Gewinneaus Land- und Forstwirtschaftund aus Ge-
werbebetrieb,so ist der übersteigendeBetrag (Mehr-
entnahme) bis zur Höhe des besonders festgestellten
Betrags (Absatz 1 letzter Satz) dem Einkommen im Jahr
der Mehrentnahme zum Zweck der Nachversteuerung
hinzuzurechnen. Beträge, die zur Zahlung.der auf die
BetriebsvermögenentfallendenAbgaben nach dem
Lastenausgleichsgesetzverwendetwerden, rechnen
auch in diesem Fall nicht zu den Entnahmen. Soweit
Entnahmenzur Zahlungvon Erbschaftsteuerauf den
Erwerb des Betriebsvermögens von Todes wegen oder
aufdenÜbergangdes BetriebsvermögensanPersonen
der Steuerklasse I des $ 15 des Erbschaftsteuer-
gesetzesverwendetwerdenoder soweit sich Entnah-
men durch Veräußerung des Betriebs (88 14 und 16)
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ergeben, unterliegen sie einer Nachversteuerung mit
den Sätzen des $ 34 Abs. 1; das gilt nicht für die Ver-
äußerung eines Teilbetriebs und im Fall der Umwand-
lung in eine Kapitalgesellschaft. Auf Antrag des Steuer-
pflichtigen ist eine Nachversteuerung auch dann vorzu-
nehmen,wennindeminBetrachtkommendenJahr eine
Mehrentnahme nicht vorliegt.

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten ent-
sprechendfürdenGewinnaus selbständigerArbeitmit
der Maßgabe, daß dieser Gewinn hinsichtlich der
Steuerbegünstigung (Absatz 1) und der Nachversteue-
rung (Absatz 2) für sich zu behandeln ist.

(4) Die Steuerbegünstigung nach den Absätzen 1
bis3kannnurfürdenVeranlagungszeitraum,indemder
Steuerpflichtige im Geltungsbereich dieses Gesetzes
erstmals Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Ge-
werbebetrieb oder selbständiger Arbeit erzielt hat, und
für die folgenden sieben Veranlagungszeiträume in An-
spruch genommen werden. Nach Ablauf von
20 Veranlagungszeiträumenseit der erstmaligenBe-
gründung eines Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufent-
halts im Geltungsbereich dieses Gesetzes, frühestens
jedoch seit dem 1. Januar 1950, ist die Inanspruch-
nahmeder Steuerbegünstigungnach den Absätzen 1
bis 3 nichtzulässig.

8 10b
SteuerbegünstigteZwecke

(1) Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher,
religiöser, wissenschaftlicher und staatspolitischer
Zwecke und der als besonders förderungswürdig
anerkannten gemeinnützigen Zwecke sind bis zur Höhe
von insgesamt 5 vom Hundert des Gesamtbetrags der
Einkünfte oder 2 vom Tausend der Summe der gesam-
ten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten
LöhneundGehälterals Sonderausgabenabzugsfähig.
Ausgaben zur Förderung staatspolitischer Zwecke kön-
nen nur insoweit als Sonderausgaben abgezogen wer-
den, als für sie nicht eine Steuerermäßigung nach 8 34.g
gewährt worden ist. Für wissenschaftliche und als
besonders förderungswürdig anerkannte kulturelle
Zwecke erhöht sich der Vomhundertsatz von 5 um wei-
tere 5 vom Hundert. Als Ausgabe im Sinne dieser Vor-
schrift gilt auch die Zuwendung von Wirtschaftsgütern
mit Ausnahme von Nutzungen und Leistungen. Ist das
Wirtschaftsgut unmittelbar vor seiner Zuwendung
einem Betriebsvermögen entnommen worden, so darf
bei der Ermittlung der Ausgabenhöhe der bei der Ent-
nahme angesetzte Wert nicht überschritten werden. In
allen übrigen Fällen bestimmt sich die Höhe der Aus-
gabe nach dem gemeinen Wert des zugewendeten Wirt-
schaftsguts.

(2) Ausgaben zur Förderung staatspolitischer
Zwecke sind Mitgliedsbeiträge und Spenden an politi-
sche ParteienimSinne des $ 2 des Parteiengesetzes.
Spenden an eine Partei oder einen oder mehrere ihrer
Gebietsverbände, deren Gesamtwert in einem Kalen-
derjahr 20 000 Deutsche Mark übersteigt, können nur
abgezogen werden, wenn sie nach $ 25 Abs. 2 des Par-
teiengesetzes im Rechenschaftsberichtverzeichnet
wordensind. \

8 10c
Sonderausgaben-Pauschbetrag,

Vorsorge-Pauschbetrag, Vorsorgepauschale
(1) Für Sonderausgaben im Sinne des $ 10 Abs. 1

Nr. 1,1 .a,4 bis 7 und des $ 10b wird ein Pauschbetrag
von270DeutscheMarkabgezogen(Sonderausgaben-
Pauschbetrag),wennderSteuerpflichtigenichthöhere
Aufwendungen nachweist.

(2) Für Vorsorgeaufwendungen(8 10 Abs. 1 Nr. 2
und3) wirdein Pauschbetragvon300 DeutscheMark
abgezogen (Vorsorge-Pauschbetrag),, wenn der
Steuerpflichtigenicht höhere Aufwendungennach-
weist. -

(3) HatderSteuerpflichtigeArbeitslohnbezogen,tritt
an die Stelle des Vorsorge-Pauschbetrags nach Ab-
satz 2 eine Vorsorgepauschale. Die Vorsorgepauschale
beträgt
1. neun vom Hundert des Arbeitslohns, höchstens

2 340DeutscheMarkzuzüglich600DeutscheMark
für jedes Kind ($ 32 Abs. 4 bis 7), zuzüglich

2. neun vom Hundert des Arbeitsiohns, höchstens
1 170 Deutsche Mark zuzüglich 300 Deutsche Mark
für jedes Kind (8 32 Abs. 4 bis 7),

mindestens300DeutscheMark.BeideninAbsatz7ge-
nannten Arbeitnehmern tritt an die Stelle der Beträge
von 2 340 Deutsche Mark und 1 170 Deutsche Mark je-
weils der Betragvon 1000 DeutscheMark. Die Vor-
sorgepauschale ist auf den nächsten durch 54 ohne
Rest teilbaren vollen Deutsche-Mark-Betrag abzurun-
den, wenn sie nicht bereits durch 54 ohne Rest teilbar
ist.ArbeitslohnimSinnedieserVorschriftist derumdie
Freibeträgenach$ 19Abs. 2 und3 unddenAltersent-
lastungsbetrag(8 24a) verminderteArbeitslohn,höch-
stens der Jahresbetrag der maßgebenden Beitrags-
bemessungsgrenzein der gesetzlichen Rentenver-
sicherung der Angestellten.

(4) Für jedes Kind des Steuerpflichtigen im Sinne des
$ 32 Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 bis 7, das nach $ 32 Abs. 4
Sätze 2 und3 demanderenElternteilzugeordnetwird
und dem gegenüber der Steuerpflichtige seiner Unter-
haltsverpflichtungfürdenVeranlagungszeitraumnach-
kommt, sind bei der Berechnung der Vorsorgepau-
schale die Beträge von 600 und 300 Deutsche Mark des
Absatzes 3 Nr. 1 und 2 und des Absatzes 8 Nr. 2 zur
Hälfte anzusetzen.

(5) ImFall derZusammenveranlagungvonEhegatten
zur Einkommensteuer gilt folgendes:

1. Der Betrag von 270 Deutsche Mark des Absatzes 1,
der Betrag von 300 Deutsche Mark des Absatzes 2
und die Beträgevon 2340 DeutscheMark, 1 170
Deutsche Mark, 1000 Deutsche Mark sowie der
Mindestbetrag von 300 Deutsche Mark des Ab-
satzes 3 sind zu verdoppeln;

2. Absatz3 ist an Stelle des Absatzes 2 anzuwenden,
wenn mindestens einer der Ehegatten Arbeitslohn
bezogen hat;

3. Absatz 3 Satz 5 ist auf den Arbeitslohnjedes Ehe- °
gatten gesondert anzuwenden.



Nummer1 gilt mit Ausnahmeder Verdoppelungdes
Betrags von 300 Deutsche Mark des Absatzes 2 auch,
wenndietariflicheEinkommensteuernach$32aAbs.6
zu ermitteln ist.

(6) Im Fall der getrennten Veranlagung von Ehegatten
zur Einkommensteuer sind die Beträge von 600 und 300
Deutsche Mark des Absatzes 3Nr. 1 und 2 zu halbieren.

(7) Absatz 3 Satz 3 gilt für Arbeitnehmer, die während
des ganzen oder eines Teils des Kalenderjahrs
1. zu den in $ 10 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b Doppelbuch-

stabe aa und bb genannten Personen gehören oder
2. Versorgungsbezüge im Sinne des $ 19 Abs. 2 Nr. 1

erhalten oder
3. Altersruhegeld aus der gesetzlichen Rentenver-

sicherung erhalten.
(8) Beziehen im Fall der Zusammenveranlagung von

Ehegatten zur Einkommensteuer beide Ehegatten
Arbeitslohn und gehört nur ein Ehegatte zu den in
Absatz 7 genannten Arbeitnehmern, so beträgt die Vor-
sorgepauschale abweichend von den Absätzen 3 bis 5
1. 18 vom Hundert des Arbeitsiohns (Absatz 3 Satz 5)

des Ehegatten, der nicht zu dem Personenkreis des
Absatzes 7 gehört,zuzüglich

2. vom Arbeitslohn (Absatz 3 Satz 5) des Ehegatten,
der zu dem Personenkreis des Absatzes 7 gehört,
a) neun vom Hundert, höchstens 1 000 Deutsche

Mark zuzüglich 600 Deutsche Mark für jedes Kind
(8 32 Abs. 4 bis 7), zuzüglich

b) neun vom Hundert, höchstens 1000 Deutsche
Mark zuzüglich 300 Deutsche Mark für jedes Kind
($ 32 Abs. 4 bis 7).

Dabei dürfen die Höchstbeträge des 8 10 Abs. 3 Nr. 1
und 3 nicht überschrittenwerden.Mindestensist der
Betrag abzuziehen, der sich nach den Absätzen 3 bis 5
ergibt, wenn nur der zu dem Personenkreis des Absat-
zes 7 gehörende Ehegatte Arbeitsiohn bezogen hätte.
Die Vorsorgepauschale ist auf den nächsten durch 54
ohne Rest teilbaren vollen Deutsche-Mark-Betrag abzu-
runden, wenn sie nicht bereits durch 54 ohne Rest teil-
bar ist.

8 10d
Verlustabzug

Verluste, die bei der Ermittlung des Gesamtbetrags
der Einkünfte nicht ausgeglichen werden, sind bis zu
einem Betrag von insgesamt 10 Millionen Deutsche
Markwie SonderausgabenvomGesamtbetragderEin-
künfte des zweiten dem Veranlagungszeitraum voran-
gegangenen Veranlagungszeitraums abzuziehen;
soweit ein Abzug danach nicht möglich ist, sind sie wie
Sonderausgaben vom Gesamtbetrag der Einkünfte des
ersten dem Veranlagungszeitraum vorangegangenen
Veranlagungszeitraums abzuziehen. Sind für die voran-
gegangenen Veranlagungszeiträume bereits Steuerbe-
scheide erlassen worden, so sind sie insoweit zu
ändern, als der Verlustabzug zu gewähren oder zu
berichtigen ist. Das gilt auch dann, wenn die Steuer-
bescheide unanfechtbar geworden sind; die Ver-
jährungsfristen enden insoweit nicht, bevor die Verjäh-
rungsfrist für den Veranlagungszeitraum abgelaufen ist,
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in demVerlustenichtausgeglichenwerden.Soweit die
nicht ausgeglichenenVerluste den Betrag von ins-
gesamt 10 Millionen Deutsche Mark übersteigen oder
ein Abzug der nicht ausgeglichenen Verluste nach den
Sätzen 1 bis 3 nicht möglich ist, sind diese inden folgen-
den fünf Veranlagungszeiträumen wie Sonderausgaben
vom Gesamtbetrag der Einkünfte abzuziehen; der
Abzug ist nur insoweit zulässig, als die Verluste in den
vorangegangenen Veranlagungszeiträumen nicht abge-
zogen werden konnten.

6. Vereinnahmung und Verausgabung

811
(1) Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahrs

bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zugeflossen
sind. Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen, die dem
Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit
nach Beendigung des Kalenderjahrs, zu dem sie wirt-
schaftlich gehören, zugeflossen sind, gelten als in
diesem Kalenderjahr bezogen. Für Einnahmen aus
nichtselbständiger Arbeit gilt $ 38a Abs. 1 Sätze 2
und 3. Die Vorschriften über die Gewinnermittlung (8 4
Abs. 1, $ 5) bleibenunberührt.
(2) Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzusetzen,

indemsiegeleistetwordensind.Fürregelmäßigwieder-
kehrende Ausgaben gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.
Die Vorschriften über die Gewinnermittlung ($ 4 Abs. 1,
8 5) bleibenunberührt.

7. Nicht abzugsfähige Ausgaben

812
Soweit in 8 10 Abs. 1 Nr. 1, 2 bis 7, $ 10 b und $$ 33

bis 33 c nichts anderes bestimmt ist, dürfen weder bei
den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamtbetrag
der Einkünfte abgezogen werden

den Unterhalt seiner Familienangehörigen aufge-
wendetenBeträge.Dazugehörenauchdie Aufwen-
dungenfürdieLebensführung,diediewirtschaftliche
odergesellschaftlicheStellungdesSteuerpflichtigen
mit sich bringt, auch wenn sie zur Förderung des
Berufs oder der Tätigkeit des Steuerpflichtigen erfol-
gen,

2. freiwillige Zuwendungen, Zuwendungen auf Grund
einer freiwillig begründeten Rechtspflicht und
Zuwendungen an eine gegenüber dem Steuerpflich-
tigen oder seinem Ehegatten gesetzlich unterhalts-
berechtigte Person oder deren Ehegatten, auch
wenn diese Zuwendungen auf einer besonderen Ver-
einbarung beruhen;

3. die Steuern vom Einkommen und sonstige Personen-
steuern sowie die Umsatzsteuer für den Eigenver-
brauchund für Lieferungenoder sonstige Leistun-
gen,die Entnahmensind;

4. in einem Strafverfahren festgesetzte Geldstrafen,
sonstige Rechtsfolgen vermögensrechtlicher Art, bei
denen der Strafcharakter überwiegt, und Leistungen
zur Erfüllung von Auflagen oder Weisungen, soweit.
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die Auflagen oder Weisungen nicht lediglich der Wie-
dergutmachung des durch die Tat verursachten
Schadens dienen.

8. Die einzelnen Einkunftsarten

a) Land- und Forstwirtschaft
(8 2 Abs. 1 Nr. 1)

813
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

(1) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind
1. Einkünfte aus demBetrieb von Landwirtschaft, Forst-

wirtschaft,Weinbau,Gartenbau,Obstbau,Gemüse-
bau, Baumschulen und aus allen Betrieben, die Pflan-
zen und Pflanzenteile mitHilfe der Naturkräfte gewin-
nen. Zu diesen Einkünften gehören auch die Ein-
künfteaus der TierzuchtundTierhaltung,wenn im
Wirtschaftsjahr
für die ersten 20 Hektar

nicht mehr als 10 Vieheinheiten,
für die nächsten 10 Hektar

nicht mehr als 7 Vieheinheiten,
für die nächsten 10 Hektar

nicht mehr als 3 Vieheinheiten,
und für die weitere Fläche

nicht mehr als 1,5 Vieheinheiten
je Hektarder vomInhaberdes Betriebsregelmäßig
landwirtschaftlich genutzten Fläche erzeugt oder
gehalten werden. Die Tierbestände sind nach dem
Futterbedarfin Vieheinheitenumzurechnen.8 51
Abs. 2 bis 5 des Bewertungsgesetzesunddie auf
Grunddes $ 122 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes
vom Senat von Berlin (West) erlassenen Rechtsver-
ordnungensindanzuwenden.DieEinkünfteausTier-
zucht und Tierhaltung einer Gesellschaft, bei der die
Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer)
anzusehen sind, gehören zu den Einkünften im Sinne
des Satzes 1, wenn die Voraussetzungen des $ 51a
desBewertungsgesetzeserfülltsindundandereEin-
künftederGesellschafterausdieserGesellschaftzu
den Einkünftenaus Land- und Forstwirtschaftge-
hören;

2. Einkünfte aus Binnenfischerei, Teichwirtschaft,
Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirtschaft,
Imkerei und Wanderschäferei;

9. Einkünfte aus Jagd, wenn diese mitdemBetrieb einer
Landwirtschaft oder einer Forstwirtschaft imZusam-
menhang steht;

4. Einkünfte von Hauberg-, Wald-, Forst- und Laub-
genossenschaften und ähnlichen Realgemeinden im
Sinnedes 8 3 Abs. 2 des Körperschaftsteuergeset-
zes.
(2) Zu den Einkünften im Sinne des Absatzes 1 ge-

hören auch
1. Einkünfte aus einem land- und forstwirtschaftlichen

Nebenbetrieb. Als Nebenbetrieb gilt ein Betrieb, der
dem land- und forstwirtschaftlichen Hauptbetrieb zu
dienen bestimmt ist;

2. der Nutzungswertder Wohnungdes Steuerpflichti-
gen, wenn dieWohnung die bei Betrieben gleicher Art
üblicheGrößenichtüberschreitet.

(3) DieEinkünfteaus Land- undForstwirtschaftwer-
denbeiderErmittlungdesGesamtbetragsderEinkünfte
nur berücksichtigt,soweit sie den Betrag von 2 000
DeutscheMark übersteigen.Bei Ehegatten,die nach
den 8$ 26, 26b zusammenveranlagtwerden,erhöht
sich der Betrag von 2000 DeutscheMark auf 4 000
DeutscheMark.
(4)WerdeneinzelneWirtschaftsgütereinesland-und

forstwirtschaftlichenBetriebs auf einen der gemein-
schaftlichenTierhaltungdienendenBetrieb im Sinne

Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaftoder eines
Vereins gegenGewährungvonMitgliedsrechtenüber-
tragen, so ist die auf den dabei entstehenden Gewinn
entfallende Einkommensteuer auf Antrag in jährlichen
Teilbeträgen zu entrichten. Der einzelne Teilbetrag muß
mindestens ein Fünftel dieser Steuer betragen.

(5) 8 15 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 und
8 15 a sind entsprechend anzuwenden.

813a
ErmittlungdesGewinnsausLand-undForstwirtschaft

nachDurchschnittssätzen
(1) Der Gewinn ist für einen Betrieb der Land- und

Forstwirtschaft nach den Absätzen 3 bis 8 zu ermitteln,
wenn
1. der Steuerpflichtigenicht auf Grund gesetzlicher

Vorschriften verpflichtet ist, Bücher zu führen und
regelmäßigAbschlüsse zu machen,und

2. der Ausgangswert nach Absatz 4 mehr als O Deut-
sche Mark, jedoch nicht mehr als 32 000 Deutsche
Mark beträgt, und

3. die Tierbestände drei Vieheinheiten je Hektar regel-
mäßig landwirtschaftlich genutzter Fläche oder ins-
gesamt 30 Vieheinheiten nicht übersteigen; bei
einem Anteil an den Tierbeständen von mehr als 75
vomHundertSchweineundGeflügelerhöhtsich die
Grenze für die ersten 15 Hektar auf vier Vieheinhei-
ten je Hektar.

Der Gewinn ist letztmalig für das Wirtschaftsjahr nach
Durchschnittssätzen zu ermitteln, das nach Bekannt-
gabe der Mitteilung endet, durch die die Finanzbehörde
auf den Beginn der Buchführungspflicht ($ 141 Abs. 2
Abgabenordnung) oder den Wegfall einer anderen Vor-
aussetzung des Satzes 1 hingewiesen hat.

(2) Auf Antrag des Steuerpflichtigenist für einen
Betrieb imSinne des Absatzes 1 der Gewinn für vier auf-
einanderfolgendeWirtschaftsjahre
1. durch Betriebsvermögensvergleichzu ermitteln,

wenn für das erste dieser Wirtschaftsjahre Bücher
geführt werden und ein Abschluß gemacht wird,

2. durchVergleichderBetriebseinnahmenmitdenBe-
triebsausgaben zu ermitteln, wenn für das erste
dieserWirtschaftsjahrekeineBüchergeführtwerden
undkeinAbschlußgemachtwird,aberdie Betriebs-



_ einnahmen und Betriebsausgaben aufgezeichnet
werden; für das zweite bis vierte Wirtschaftsjahr
bleibt $ 141 der Abgabenordnung unberührt.

Der Antrag ist bis zur Abgabe der Steuererklärung,
jedoch spätestens 12 Monate nach Ablauf des ersten
Wirtschaftsjahrs, auf das er sich bezieht, schriftlich zu
stellen. Er kann innerhalb dieser Frist zurückgenommen
werden.

(3) Durchschnittssatzgewinn ist die Summe aus
1. dem Grundbetrag (Absatz 4),
2. dem Wert der Arbeitsleistung des Betriebsinhabers

und seiner im Betrieb beschäftigtenAngehörigen
(Absatz 5),

3. den vereinnahmten Pachtzinsen (Absatz 6 Satz 2),
4. dem Nutzungswert der Wohnung des Betriebsinha-

bers (Absatz 7),
5. den nach Absatz 8 gesondert zu ermittelnden Gewin-

nen.
Abzusetzen sind verausgabte Pachtzinsen (Absatz 6
Satz 1, Absatz 7 Satz 2) und diejenigen Schuldzinsen,
dieBetriebsausgabensind,sowiedauerndeLasten,die
Betriebsausgabensind unddie bei der Einheitsbewer-
tung nicht berücksichtigt sind.

(4) Als Grundbetrag ist
a) bei einem Ausgangswert bis 25 000 Deutsche Mark

der sechste Teil,
b) bei einem Ausgangswert über 25000 Deutsche

Mark der fünfte Teil
des Ausgangswerts anzusetzen. Dieser ist nach den
folgenden Nummern 1 bis 5 zu ermitteln:
1. Ausgangswert ist der im maßgebenden Einheitswert

des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft ausge-
wiesene Vergleichswert der landwirtschaftlichen
Nutzung einschließlich der dazugehörenden
Abschläge und Zuschläge nach 841 des Bewer-
tungsgesetzes,jedoch ohne Sonderkulturen.Zum
Ausgangswert gehören ferner die im maßgebenden
Einheitswertdes Betriebsder Land- undForstwirt-
schaft ausgewiesenen Hektarwerte des Geringst-
landes und die Vergleichswerte der Sonderkulturen,
der weinbaulichen Nutzung, der gärtnerischen Nut-
zung und der sonstigen land- und forstwirtschaftli-
chen Nutzungeinschließlichder zu diesen Nutzun-
gen oder Nutzungsteilen gehörenden Abschläge und
Zuschläge nach $ 41 des Bewertungsgesetzes
sowie die Einzelertragswerte der Nebenbetriebe und
des Abbaulandes,wenn die für diese Nutzungen,
Nutzungsteile und sonstige Wirtschaftsgüter nach
den Vorschriften des Bewertungsgesetzes ermittel-
ten Werte zuzüglich oder abzüglich des sich nach
Nummer 4 ergebenden Werts insgesamt 2 000 Deut-
sche Mark nicht übersteigen. Maßgebend ist grund-
sätzlichder Einheitswert,der auf den letztenFest-
stellungszeitpunkt festgestellt worden ist, der vor
dem Beginn des Wirtschaftsjahrs liegt oder mit dem
Beginn des Wirtschaftsjahrs zusammenfällt, für das
der Gewinn zu ermitteln ist. Sind bei einer Fortschrei-
bungoderNachfeststellungdieUmstände,diezuder
Fortschreibung oder Nachfeststellung geführt haben,
bereits vor oder mit Beginn des Wirtschaftsjahrs ein-
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getreten,indasderFortschreibungs-oderNachfest-
stellungszeitpunkt fällt, so ist der fortgeschriebene
oder. nachfestgestellte Einheitswert bereits für die
Gewinnermittlungdieses Wirtschaftsjahrsmaßge-
bend. $ 175Nr. 1, $ 182 Abs. 1 und 8 351 Abs. 2 der
Abgabenordnung sind anzuwenden. Hat ein Zugang
oder Abgang von Flächen der landwirtschaftlichen
Nutzung wegen der Fortschreibungsgrenzendes
8 22 des Bewertungsgesetzesnicht zu einer Fort-
schreibung des Einheitswerts geführt, so ist der Ver-
gleichswert der landwirtschaftlichen Nutzung um die
auf diese Flächen entfallenden Wertanteile zu ver-
mehren oder zu vermindern.

2. Beim Pächter ist der Vergleichswertder landwirt-
schaftlichen Nutzung des eigenen Betriebs um den
Vergleichswertder landwirtschaftlichenNutzungfür
die zugepachteten landwirtschaftlichen Flächen zu
erhöhen.Besteht für die zugepachtetenlandwirt-
schaftlichenFlächen kein besondererVergleichs-
wert, so ist die Erhöhung nach dem Hektarwert zu
errechnen, der bei der Einheitsbewertung für den
eigenenBetrieb beimVergleichswertder landwirt-
schaftlichen Nutzung zugrunde gelegt worden ist.

schaftlichen Nutzung um den Wertanteil zu vermin-
dern,der auf die verpachtetenlandwirtschaftlichen
Flächenentfällt.

Nutzung, gärtnerischer Nutzung, sonstiger land- und
forstwirtschaftlicher Nutzung sowie Nebenbetriebe,
Abbauland oder Geringstland zugepachtet oder ver-
pachtet,so sind derenWerteoder derennachent-
sprechenderAnwendung der Nummern2 und 3
ermittelte Werte den Werten der in Nummer 1 Satz 2
genannten Nutzungen, Nutzungsteile oder sonstigen
Wirtschaftsgüterim Fall der Zupachtunghinzuzu-
rechnen oder im Fall der Verpachtungvon ihnen
abzuziehen.

und Wirtschaftsgüter der in Nummer 4 bezeichneten
Art eines Betriebs, die bei der Einheitsbewertung
nach8 69 des BewertungsgesetzesdemGrundver-
mögen zugerechnet und mit dem gemeinen Wert
bewertet worden sind, sind mit dem Wert anzuset-
zen, der sich nach den Vorschriften über die Bewer-
tungdes land- undforstwirtschaftlichenVermögens
ergeben würde. Dieser Wert ist nach dem Hektarwert
zu errechnen, der bei der Einheitsbewertung für den
eigenen Betrieb beim Vergieichswert der jeweiligen
Nutzung zugrunde gelegt worden ist oder zugrunde
zu legenwäre.
(5) Der Wert der Arbeitsleistung ist nach den folgen-

denNummern1 bis 5 zu ermitteln:
1. Der Wert der Arbeitsleistung beträgt für

a) die körperliche Mitarbeit des Betriebsinhabers
und der im Betrieb beschäftigten Angehörigen
($ 15 Abgabenordnung) bei einem Ausgangswert
nach Absatz 4
aa) bis 8000 Deutsche Mark

je 8000 Deutsche Mark,
bb) über 8000 DeutscheMark

bis 12000 Deutsche Mark
je 10000 Deutsche Mark,
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cc) über 12000 Deutsche Mark
bis 25000 Deutsche Mark

je 12000 Deutsche Mark,
dd) über 25000 Deutsche Mark

je 14000 Deutsche Mark,
b) dieLeitungdes Betriebs5 vomHundertdes Aus-

gangswerts nach Absatz 4.
2. Die Arbeitsleistung von Angehörigen unter 15 und

über 65 Jahren bleibt außer Betracht. Bei Angehöri-
gen, die zu Beginn des Wirtschaftsjahrs das 15,,
nicht aber das 18. Lebensjahr vollendet haben, ist der
Wertder Arbeitsleistungmitder Hälftedes in Num-
mer 1 Buchstabe a genannten Betrags anzusetzen.

3. Sind die in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Per-
sonen nicht voll im Betrieb beschäftigt, so ist ein der
körperlichenMitarbeitentsprechenderTeil des nach
Nummer1 Buchstabe a und Nummer2 maßgeben-
den Werts der Arbeitsleistung anzusetzen. Satz 1 gilt
entsprechend bei Minderung der Erwerbsfähigkeit.
Für Angehörige, mit denen Arbeitsverträge abge-
schlossen sind, unterbleibt der Ansatz des Werts der
Arbeitsleistung.

4. Der Wert der körperlichen Mitarbeit der Person, die
denHaushaltführt,vermindertsich fürjedeimHaus-
halt voll beköstigteund untergebrachtePerson um
20 vom Hundert.

5. Der Wert der Arbeitsleistung des Betriebsinhabers
undderAngehörigenkannhöchstensfürdienachArt
und Größe des Betriebs angemessene Zahl von Voll-
arbeitskräften angesetzt werden. Entgeltlich
beschäftigte Vollarbeitskräfte sind entsprechend der
Dauer ihrerBeschäftigung auf die angemessene Zahl
der Arbeitskräfte anzurechnen. Je Hektar dürfen
höchstens 0,07 Vollarbeitskräfte berücksichtigt wer-
den.
(6) Pachtzinsen sind abziehbar, soweit sie den auf die

zugepachteten Flächen nach Absatz 4 Nr. 2 und 4 ent-
fallenden Grundbetrag nicht übersteigen. Eingenom-
mene Pachtzinsen sind anzusetzen, wenn sie zu den
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft gehören.

(7) Der Nutzungswert der Wohnung des Betriebsin-
habers ist mit einem Achtzehntel des im Einheitswert
besonders ausgewiesenen Wonnungswerts anzuset-
zen.ImFall derZupachtungeinesWohngebäudeskön-
nen die hierauf entfallenden Pachtzinsen bis zur Höhe
von einem Achtzehntel des Wohnungswerts abgezogen
werden.
(8) In denDurchschnittssatzgewinnnachdenAbsät-

zen 4 bis 7 sind auch Gewinne, soweit sie insgesamt
3000 DeutscheMark übersteigen,einzubeziehenaus
1. Sonderkulturen, weinbaulicher Nutzung, gärtneri-

scherNutzung,sonstigerland-undforstwirtschaftli-
cher Nutzung, Nebenbetrieben, Abbauland sowie
Geringstland, wenn die hierfür nach den Vorschriften
des Bewertungsgesetzes ermittelten Werte zuzüg-
lich oder abzüglich der sich nach Absatz 4 Nr. 4 erge-
bendenWerte 2000 DeutscheMark übersteigen,

2. forstwirtschaftlicher Nutzung,
3. Betriebsvorgängen, die bei der Feststellung des Aus-

gangswerts nach Absatz 4 nicht berücksichtigt wor-
den sind,

4. der Veräußerung oder Entnahme von Grund und
Boden; hierbei sind $ 4 Abs. 3 sowie 8 55 entspre-
chend anzuwenden.

814
Veräußerungdes Betriebs

Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
gehören auch Gewinne, die bei der Veräußerung eines
land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs oder Teilbe-
triebs oder eines Anteils an einem land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsvermögen erzielt werden. $ 16
Abs. 1 Nr. 1 letzter Halbsatz und Abs. 2 bis 4 gilt mit der
Maßgabe entsprechend, daß der Freibetrag nach $ 16
Abs. 4 nicht zu gewähren ist, wenn der Freibetrag nach
8 14 a Abs. 1 gewährt wird.

814a
Vergünstigungenbei der Veräußerung

bestimmter land- und forstwirtschaftlicher Betriebe
(1) VeräußerteinSteuerpflichtigernachdem30.Juni

1970 und vor dem 1. Januar 1986 seinen land- und
forstwirtschaftlichenBetrieb im ganzen, so wird auf
AntragderVeräußerungsgewinn(8 16Abs.2) nurinso-
weit zur Einkommensteuer herangezogen, als er den
Betrag von 60 000 Deutsche Mark übersteigt, wenn
1. der für den Zeitpunkt der Veräußerung maßgebende

Wirtschaftswert ($ 46 Bewertungsgesetz) des
Betriebs 30000 Deutsche Mark nicht übersteigt,

2. dieEinkünftedes SteuerpflichtigenimSinnedes $ 2
Abs. 1 Nr. 2 bis 7 in den dem Veranlagungszeitraum
der Veräußerung vorangegangenenbeiden Ver-
anlagungszeiträumen jeweils den Betrag von 18 000
Deutsche Mark nicht überstiegen haben. Bei Ehegat-
ten, die nicht dauernd getrennt leben, gilt Satz 1 mit
der Maßgabe, daß die Einkünfte beider Ehegatten
zusammen jeweils 36000 Deutsche Mark nicht
überstiegenhaben.

Ist im Zeitpunkt der Veräußerung ein nach Nummer 1
maßgebenderWirtschaftswertnicht festgestellt oder
sind bis zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für
eine Wertfortschreibung erfüllt, so ist der Wert maßge-
bend, der sich für den Zeitpunkt der Veräußerung als
Wirtschaftswertergebenwürde.

(2) Der Anwendung des Absatzes 1 und des $ 34
Abs. 1 steht nicht entgegen, wenn die zum land- und
forstwirtschaftlichen Vermögen gehörenden Gebäude
mitdemdazugehörigenGrundundBodennichtmitver-
äußertwerden.In diesemFall geltendie Gebäudemit
demdazugehörigenGrundundBodenals entnommen.
Der Entnahmegewinn bleibt außer Ansatz, soweit er auf
dieWohnung(8 13Abs. 2Nr. 2) unddendazugehörigen
GrundundBodenentfällt,wennderSteuerpflichtigeim
Anschluß an die Veräußerungdes Betriebsdie Woh-
nung mindestens zwei Jahre selbst bewohnt und in
dieserZeit nichtveräußert.
(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des

Betriebs, wenn
1. dieVoraussetzungendesAbsatzes1erfülltsindund
2. derSteuerpflichtigeseinenland-undforstwirtschaft-

lichen Betrieb zum Zwecke der Strukturverbesse-



rung abgegeben hat und dies durch eine Bescheini-
gung der nach Landesrecht zuständigen Stelle nach-
weist. .

8 16 Abs. 3 Sätze 3 und 4 gilt entsprechend.

(4) Veräußert oder entnimmt ein Steuerpflichtiger
nach dem 31. Dezember 1979 und vor dem 1. Januar
1986 Teile des zu einem land- und forstwirtschaftlichen
BetriebgehörendenGrundundBodens,so wirdderbei
der Veräußerung oder der Entnahme entstehende
Gewinn auf Antrag nur insoweit zur Einkommensteuer
herangezogen, als er den Betrag von 60 000 Deutsche
Mark übersteigt. Satz 1 ist nur anzuwenden, wenn
1. der Steuerpflichtige

a) denVeräußerungspreisnachAbzugderVeräuße-
rungskosten innerhalb von 12 Monaten nach der
Veräußerungzur Abfindungweichender Erben
verwendet oder

b) den entnommenen Grund und Boden innerhalb
von 12 Monaten nach der Entnahme imWege der
vorweggenommenen Erbfolge oder zur Abfindung
weichender Erben diesen übereignet oder

c) Grund und Boden, den er als weichender Erbe im
Wege der Erbfolge erhalten hat, entnimmt und

2. das Einkommendes SteuerpflichtigenohneBerück-
sichtigung des Veräußerungs- oder Entnahme-
gewinnsunddes Freibetragsin demdemVeranla-
gungszeitraum der Veräußerung oder der Entnahme
vorangegangenenVeranlagungszeitraumdenBetrag
von 24 000 Deutsche Mark nicht überstiegen hat; bei
Ehegatten,dienachden88 26,26 bzusammenver-
anlagt werden, erhöht sich der Betrag von 24 000
Deutsche Mark auf 48 000 Deutsche Mark.

‚Verwendet der Steuerpflichtige den Veräußerungspreis
oder entnimmt er den Grund und Boden nur zu einem
Teil zu den in Satz 2 Nr.1 angegebenenbegünstigten
Zwecken, so ist nur der entsprechende Teil des Ver-
äußerungs- oder Entnahmegewinns steuerfrei.

(5) Der Freibetrag von 60 000 Deutsche Mark wird
dem Steuerpflichtigen für alle Veräußerungen und Ent-
nahmennachAbsatz 4 in dieser Fassung und für alle
Veräußerungen zur Abfindung weichender Erben nach
Absatz4 indenvordem1.Januar 1977geltendenFas-
sungen insgesamt nur einmal gewährt.

b) Gewerbebetrieb
(8 2 Abs. 1 Nr. 2)

815
Einkünfte aus Gewerbebetrieb

(1) Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind
1. Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen. Dazu

gehören auch Einkünfte aus gewerblicher Bodenbe-
wirtschaftung, z. B. aus Bergbauunternehmen und
aus BetriebenzurGewinnungvonTorf,Steinenund
Erden, soweit sie nicht land- oder forstwirtschaftliche
Nebenbetriebesind;

2. die Gewinnanteile der Gesellschafter einer Offenen
Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft
und einer anderen Gesellschaft, bei der der Gesell-
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schafter als Unternehmer (Mitunternehmer) anzuse-
hen ist, und die Vergütungen, die der Gesellschafter
vonderGesellschaftfürseineTätigkeitimDienstder
Gesellschaft oder für die Hingabe von Darlehen oder
für die Überlassung von Wirtschaftsgütern bezogen
hat;

3. dieGewinnanteileder persönlichhaftendenGesell-
schafter einer Kommanditgesellschaft auf Aktien,
soweit sie nicht auf Anteile.am Grundkapitalent-
fallen, und die Vergütungen, die der persönlich haf-
tende Gesellschafter von der Gesellschaft für seine
Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft oder für die Hin-
gabe von Darlehen oderfür die Überlassung vonWirt-
schaftsgütern bezogen hat.

(2) EineselbständigenachhaltigeBetätigung,diemit
der Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommen wird und
sich als Beteiligungam allgemeinenwirtschaftlichen
Verkehr darstellt, ist Gewerbebetrieb, wenn die Betäti-
gung weder als Ausübung von Land- und Forstwirt-
schaft nochals AusübungeinesfreienBerufsnochals
eine andere selbständigeArbeit anzusehen ist. Eine
durchdieBetätigungverursachteMinderungder Steu-
ernvomEinkommenist keinGewinnimSinnedes Sat-
zes 1. Ein Gewerbebetrieb liegt, wenn seine Vorausset-
zungen im übrigen gegeben sind, auch dann vor, wenn
die Gewinnerzielungsabsicht nur ein Nebenzweck ist.

(3)VerlusteausgewerblicherTierzuchtodergewerb-
licher Tierhaltung dürfen weder mit anderen Einkünften
aus GewerbebetriebnochmitEinkünftenaus anderen
Einkunftsartenausgeglichenwerden; sie dürfenauch
nichtnach$ 10d abgezogenwerden.DieVerlustemin-
dern jedoch nach Maßgabe des $ 10 d die Gewinne, die
der Steuerpflichtige in vorangegangenen und in späte-
renWirtschaftsjahrenaus gewerblicherTierzuchtoder
gewerblicherTierhaltungerzielthatodererzielt.

815a
Verluste bei beschränkter Haftung

(1) Der einem Kommanditisten zuzurechnende Anteil
amVerlustder Kommanditgesellschaftdarfwedermit
anderen Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Ein-
künftenaus anderenEinkunftsartenausgeglichenwer-
den, soweit ein negatives Kapitalkonto des Kommandi-
tisten entsteht oder sich erhöht; er darf insoweit auch
nicht nach $ 10 d abgezogen werden. Haftet der Kom-
manditist am Bilanzstichtag den Gläubigern der Gesell-
schaft auf Grund des 8 171 Abs. 1 des Handelsgesetz-
buchs, so können abweichend von Satz 1 Verluste des
Kommanditisten bis zur Höhe des Betrags, um den die
imHandelsregistereingetrageneEinlagedes Komman-
ditisten seine geleistete Einlage übersteigt, auch aus-
geglichenoder abgezogenwerden,soweit durch den
Verlust ein negativesKapitalkontoentstehtoder sich
erhöht. Satz 2 ist nur anzuwenden, wenn derjenige, dem
der Anteil zuzurechnen ist, im Handelsregister eingetra-
gen ist, das Bestehen der Haftung nachgewiesen wird
undeineVermögensminderungauf Grundder Haftung
nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder nach Art und
Weise des Geschäftsbetriebsunwahrscheinlichist:

(2) Soweitder VerlustnachAbsatz1 nichtaus-
geglichen oder abgezogen werden darf, mindert er die
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Gewinne, die dem Kommanditisten in späteren Wirt-
schaftsjahren aus seiner Beteiligung an der Komman-
ditgesellschaft zuzurechnen sind.

(3) Soweit ein negatives Kapitalkonto des Komman-
ditisten durch Entnahmen entsteht oder sich erhöht
(Einlageminderung) und soweit nicht auf Grund der
Entnahmen eine nach Absatz 1 Satz 2 zu berücksichti-
gende Haftung besteht oder entsteht, ist dem Komman-

zuzurechnen. Der nach Satz 1 zuzurechnende Betrag
darf den Betrag der Anteile am Verlust der Kommandit-
gesellschaft nicht übersteigen, der im Wirtschaftsjahr
der Einlageminderung und in den zehn vorangegange-
nen Wirtschaftsjahrenausgleichs- oder abzugsfähig
gewesen ist. Wird der Haftungsbetrag im Sinne des
Absatzes 1 Satz 2 gemindert (Haftungsminderung) und
sind imWirtschaftsjahr der Haftungsminderung und den
zehn vorangegangenen Wirtschaftsjahren Verluste
nach Absatz 1 Satz 2 ausgleichs- oder abzugsfähig
gewesen, so ist dem Kommanditisten der Betrag der
Haftungsminderung,vermindertumaufGrundder Haf-
tung tatsächlich geleistete Beträge, als Gewinn zuzu-
rechnen;Satz 2 giltsinngemäß.Die nachdenSätzen 1
bis 3 zuzurechnenden Beträge mindern die Gewinne, die
dem Kommanditisten im Wirtschaftsjahr der Zurech-
nung oder in späteren Wirtschaftsjahren aus seiner
Beteiligung an der Kommanditgesellschaft zuzurechnen
sind.
(4)DernachAbsatz1nichtausgleichs-oderabzugs-

fähige Verlust eines Kommanditisten, vermindert umdie
nach Absatz 2 abzuziehenden und vermehrt um die
nach Absatz 3 hinzuzurechnenden Beträge (verrechen-
barer Verlust), ist jährlich gesondert festzustellen.
Dabei ist von dem verrechenbaren Verlust des vorange-
gangenenWirtschaftsjahrsauszugehen.Zuständigfür
den Erlaß des Feststellungsbescheids ist das für die
gesonderte Feststellung des Gewinns und Verlustes
der Gesellschaft zuständige Finanzamt. Der Feststel-
lungsbescheid kann nur insoweit angegriffen werden,
als der verrechenbare Verlust gegenüber dem ver-
rechenbaren Verlust des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahrs sich verändert hat.
(5) Absatz 1 Satz 1, Absatz 2, Absatz 3 Sätze 1, 2

und4 sowieAbsatz4 geltensinngemäßfürandereUn-
ternehmer, soweit deren Haftung der eines Kommandi-
tisten vergleichbar ist, insbesondere für
1. stille Gesellschafter einer stillen Gesellschaft im

Sinne des 8 335 des Handelsgesetzbuchs, bei der
derstilleGesellschafterals Unternehmer(Mitunter-
nehmer) anzusehen ist,

2. Gesellschafter einer Gesellschaft im Sinne des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs, bei der der Gesellschafter
als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen ist,
soweit die Inanspruchnahme des Gesellschafters für
SchuldeninZusammenhangmitdemBetriebdurch
Vertrag ausgeschlossen oder nach Art und Weise
des Geschäftsbetriebs unwahrscheinlich ist,

3. Gesellschafter einer ausländischen Persoriengesell-
schaft,bei der der Gesellschafterals Unternehmer
(Mitunternehmer) anzusehen ist, soweit die Haftung
des Gesellschafters für Schulden in Zusammenhang
mit dem Betrieb der eines Kommanditisten oder
eines stillen Gesellschafters entspricht oder soweit

die Inanspruchnahme des Gesellschafters für Schul-
deninZusammenhangmitdemBetriebdurchVertrag
ausgeschlossen oder nach Art und Weise des
Geschäftsbetriebs unwahrscheinlich ist,

4. Unternehmer,soweit Verbindlichkeiten nur in Abhän-
gigkeitvonErlösenoderGewinnenausderNutzung,
Veräußerung oder sonstigen Verwertung von Wirt-
schaftsgütern zu tilgen sind,

5. Mitreeder einer Reederei im Sinne des $ 489 des
Handelsgesetzbuchs,bei der der Mitreeder als
Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen ist, wenn
die persönlicheHaftungdes Mitreedersfür die Ver-
bindlichkeiten der Reederei ganz oder teilweise aus-
geschlossenoder soweitdie Inanspruchnahmedes
Mitreeders für Verbindlichkeiten der Reederei nach
ArtundWeisedesGeschäftsbetriebsunwahrschein-
lich ist.

816
Veräußerungdes Betriebs

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehören
auch Gewinne, die erzielt werden bei der Veräußerung
1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines Teilbe-

triebs; als Teilbetrieb gilt auch die Beteiligung an
einer Kapitalgesellschaft, wenn die Beteiligung das
gesamte Nennkapital der Gesellschaft oder alle
Kuxe derbergrechtlichenGewerkschaftumfaßt;

2. des AnteilseinesGesellschafters,derals Unterneh-
mer (Mitunternehmer) des Betriebs anzusehen ist
(8 15 Abs. 1 Nr. 2);

3. des Anteils eines persönlich haftenden Gesellschaf-
ters einerKommanditgesellschaftauf Aktien ($ 15
Abs. 1 Nr. 3).
(2) Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1 ist

der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug
der Veräußerungskosten den Wert des Betriebsvermö-
gens (Absatz 1 Nr. 1) oder den Wert des Anteils am
Betriebsvermögen (Absatz 1 Nr. 2 und 3) übersteigt. Der
Wert des Betriebsvermögensoder des Anteils ist für
den Zeitpunkt der Veräußerung nach $ 4 Abs. 1 oder
nach $ 5 zu ermitteln.
(3)AlsVeräußerunggiltauchdieAufgabedesGewer-

bebetriebs. Werden die einzelnen dem Betrieb gewid-
meten Wirtschaftsgüter im Rahmen der Aufgabe des
Betriebs veräußert,so sind die Veräußerungspreise
anzusetzen. Werden die Wirtschaftsgüter nicht veräu-
Bert, so ist der gemeine Wert im Zeitpunkt der Aufgabe
anzusetzen. Bei Aufgabe eines Gewerbebetriebs, an
dem mehrere Personen beteiligt waren, ist für jeden ein-
zelnenBeteiligtender gemeineWert der Wirtschafts-
güter anzusetzen, die er bei der Auseinandersetzung
erhalten hat.
(4) Der Veräußerungsgewinn wird zur Einkommen-

steuer nur herangezogen, soweit er bei der Veräußerung
des ganzenGewerbebetriebs30000 DeutscheMark
und bei der Veräußerung eines Teilbetriebs oder eines
AnteilsamBetriebsvermögendenentsprechendenTeil
von 30 000 Deutsche Mark übersteigt. Der Freibetrag
ermäßigt sich um den Betrag, um den der Veräuße-
rungsgewinn bei der Veräußerung des ganzen Gewer-
bebetriebs 100 000 Deutsche Mark und bei der Ver-



äußerung eines Teilbetriebs oder eines Anteils am
Betriebsvermögen den entsprechenden Teil von
100000 Deutsche Mark übersteigt. An die Stelle der
Beträge von 30000 Deutsche Mark tritt jeweils der
Betrag von 120 000 Deutsche Mark und an die Stelle
der Beträge von 100 000 Deutsche Mark jeweils der
Betrag von 300 000 Deutsche Mark, wenn der Steuer-
pflichtige nach Vollendung seines 55. Lebensjahrs oder
wegen dauernder Berufsunfähigkeit seinen Gewerbe-
betrieb veräußert oder aufgibt.

817
- Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften

bei wesentlicher Beteiligung

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört
auchderGewinnaus derVeräußerungvonAnteilenan
einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer inner-
halb der letzten fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft
wesentlichbeteiligtwar unddie innerhalbeinesVeran-
lagungszeitraums veräußerten Anteile 1 vom Hundert
des Kapitals der Gesellschaft übersteigen.Anteilean
einerKapitalgesellschaftsind Aktien,Anteilean einer
GesellschaftmitbeschränkterHaftung,Kuxe, Genuß-
scheineoderähnlicheBeteiligungenundAnwartschaf-
ten auf solche Beteiligungen.EinewesentlicheBeteili-
gung ist gegeben, wenn der Veräußerer an der Gesell-
schaft zu mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittel-
bar beteiligt war. Hat der Veräußerer den veräußerten
Anteil innerhalbder letztenfünfJahre vorderVeräuße-
rung unentgeltlich erworben, so gilt Satz 1 entspre-
chend, wenn der Veräußerer zwar nicht selbst, aber der
Rechtsvorgänger oder, sofern der Anteil nacheinander
unentgeltlich übertragen worden ist, einer der Rechts-
vorgänger innerhalb der letzten fünf Jahre wesentlich
beteiligt war.

(2)VeräußerungsgewinnimSinnedesAbsatzes1 ist
der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug
der Veräußerungskosten die Anschaffungskosten über-
steigt. Hat der Veräußerer den veräußerten Anteil unent-
geltlicherworben,so sind als Anschaffungskostendes
AnteilsdieAnschaffungskostendes Rechtsvorgängers
maßgebend,derdenAnteilzuletztentgeltlicherworben
hat.

(3) Der Veräußerungsgewinnwird zur Einkommen-
steuer nur herangezogen, soweit er den Teil von 20 000
Deutsche Mark übersteigt, der dem veräußerten Anteil
an der Kapitalgesellschaftentspricht.Der Freibetrag
ermäßigtsich um den Betrag, um den der Veräuße-
rungsgewinndenTeil von80000 DeutscheMarküber-
steigt,derdemveräußertenAnteilanderKapitalgesell-
schaftentspricht.

(4) DieAbsätze1 bis 3 sindentsprechendanzuwen-
den,wenneineKapitalgesellschaftaufgelöstwirdoder
.wenn ihrKapitalherabgesetztundzurückgezahltwird,
soweit die Rückzahlungnicht als Gewinnanteil(Divi-
dende) gilt. In diesen Fällen ist als Veräußerungspreis
der gemeineWert des demSteuerpflichtigenzugeteil-

schaft anzusetzen, soweit es nicht nach & 20 Abs. 1
Nr. 1 oder 2 zu den Einnahmen aus Kapitalvermögen
gehört.

c) Selbständige Arbeit
($ 2 Abs. 1 Nr. 3)

818
(1)EinkünfteausselbständigerArbeitsind

1. Einkünfteaus freiberuflicherTätigkeit.Zuderfreibe-
ruflichenTätigkeitgehörendieselbständigausge-
übtewissenschaftliche,künstlerische,schriftstelle-
rische,unterrichtendeodererzieherischeTätigkeit,
die selbständigeBerufstätigkeitder Ärzte, Zahn-
ärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patent-
anwälte,Vermessungsingenieure,Ingenieure,Archi-
tekten,Handelschemiker,Wirtschaftsprüfer,Steuer-
berater,beratendenVolks- undBetriebswirte,verei-
digten Buchprüfer (vereidigtenBücherrevisoren),
Steuerbevollmächtigten, Heilpraktiker, Dentisten,
Krankengymnasten,Journalisten,Bildberichterstat-
ter, Dolmetscher,Übersetzer,Lotsen und ähnlicher
Berufe.EinAngehörigereinesfreienBerufsimSinne
der Sätze 1 und 2 ist auch dann freiberuflichtätig,
wenn er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter
Arbeitskräftebedient;Voraussetzungist,daßer auf
Grund eigener Fachkenntnisse leitend und eigenver-
antwortlichtätigwird. Eine Vertretungim Fall vor-
übergehenderVerhinderung steht der Annahme
einer leitenden und eigenverantwortlichen Tätigkeit
nichtentgegen;

2. Einkünfteder Einnehmereiner staatlichenLotterie,
wennsie nichtEinkünfteaus Gewerbebetriebsind;

3. Einkünfteaus sonstiger selbständigerArbeit,z. B.
Vergütungen für die Vollstreckung von Testamenten,
für Vermögensverwaltung und für die Tätigkeit als
Aufsichtsratsmitglied.
(2) Einkünfte nach Absatz 1 sind auch dann steuer-

pflichtig,wenn es sich nur um eine vorübergehende
Tätigkeithandelt.

(3) Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit gehört
auchderGewinn,derbeiderVeräußerungdes Vermö-
gens oder eines selbständigenTeils des Vermögens
odereines Anteils am Vermögenerzieltwird,das der
selbständigenArbeit dient. $ 16 Abs. 1 Nr. 1 letzter
HalbsatzundAbs. 2 bis 4 gilt entsprechend.
(4)BeiderErmittlungdesEinkommenswerden5vom

HundertderEinnahmenausfreierBerufstätigkeit,höch-
stens jedoch 1200 Deutsche Mark jährlich, abgesetzt,
wenn die Einkünfte aus der freien Berufstätigkeit die
anderenEinkünfteüberwiegen.
. (5) 8 15 Abs. 1 Nr. 2 undAbs. 2 Sätze 2 und3 und
8 15a sind entsprechendanzuwenden.

d) Nichtselbständige Arbeit
($ 2 Abs. 1 Nr. 4)

819
(1) Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit

gehören
1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen,Tantiemen und

andereBezügeundVorteile,die für eine Beschäfti-
gung im öffentlichenoder privatenDienst gewährt
werden;
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2. Wartegelder,Ruhegelder,Witwen- undWaisengel-
der und andere Bezüge und Vorteile aus früheren
Dienstleistungen.

Es ist gleichgültig, ob es sich um laufende oder um ein-
malige Bezüge handelt und ob ein Rechtsanspruch auf
sie besteht.

(2) Von Versorgungsbezügen bleibt ein Betrag in
Höhe von 40 vomHundertdieser Bezüge,höchstens
jedochinsgesamteinBetragvon4 800DeutscheMark
im Veranlagungszeitraum, steuerfrei (Versorgungs-
Freibetrag).Versorgungsbezügesind BezügeundVor-
teileaus früherenDienstleistungen,die
1. als Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld, Unter-

haltsbeitragoderals gleichartigerBezug
a) auf Grund beamtenrechtlicher oder entsprechen-

der gesetzlicherVorschriften,
b) nach beamtenrechtlichen Grundsätzen von Kör-

perschaften, Anstalten oder Stiftungen des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen
VerbändenvonKörperschaften

oder
2. in anderen Fällen wegen Erreichens einer Alters-

als Hinterbliebenenbezügegewährtwerden;Bezüge,
die wegen Erreichens einer Altersgrenze gewährt
werden, gelten erst dann als Versorgungsbezüge,
wenn der Steuerpflichtige das 62. Lebensjahr oder,
wenner Schwerbehinderterist, das 60. Lebensjahr
vollendet hat. ’

(3)VomArbeitslohn,derdemArbeitnehmerinderZeit
vom8. Novemberbis 31. Dezemberaus seinemersten
Dienstverhältniszufließt,ist ein Betragvon 600 Deut-
sche Mark abzuziehen (Weihnachts-Freibetrag). Bei
einer Veranlagung zur Einkommensteuerund beim
Lohnsteuer-Jahresausgleich ist der Weihnachts-Frei-
betragauchzuberücksichtigen,wennderArbeitnehmer
in der genannten Zeit keinen Arbeitslohn bezogen hat.

(4) Vom Arbeitslohn ist außerdemein Betrag von
480 Deutsche Mark im Kalenderjahr abzuziehen
(Arbeitnehmer-Freibetrag).
(5)DieFreibeträgenachdenAbsätzen3 und4 dürfen

zusammen nur bis.zur Höhe des um einen etwaigen
Freibetrag nach Absatz 2 gekürtzten Arbeitsiohns
abgezogen werden.

819a
Überlassung von Vermögensbeteiligungen

an Arbeitnehmer
(1) ErhälteinArbeitnehmerimRahmeneines gegen-

wärtigen Dienstverhältnisses unentgeltlich oder verbil-
ligt Kapitalbeteiligungenoder Darlehnsforderungen
(Vermögensbeteiligungen) nach Absatz 3, so ist der
Vorteil steuerfrei,soweit er nicht höher als der halbe
WertderVermögensbeteiligung(Absatz6) ist undins-
gesamt 300 Deutsche Mark imKalenderjahr nicht über-
steigt.Voraussetzungist dieVereinbarung,daßbis zum
Ablauf einer Frist von sechs Jahren (Sperrfrist) Vermö-
gensbeteiligungennachAbsatz 3 Nr.1 bis 4 festgelegt
werden und über Vermögensbeteiligungen nach Absatz
3 Nr.5 bis8 nichtdurchRückzahlung,Abtretung,Belei-
hungoder in andererWeise verfügtwerdendarf.

(2) Die Sperrfrist beginnt am 1. Januar, wenn der
Arbeitnehmer die Vermögensbeteiligung vor dem 1. Juli,
und.am 1. Juli, wenn er die Vermögensbeteiligung nach
dem 30. Juni des Kalenderjahrs erhalten hat. Wird vor
Ablaufder Sperrfristdie FestlegungeinerVermögens-
beteiligungaufgehobenoder übereine Vermögensbe-
teiligungverfügt,ist eine Nachversteuerungdurchzu-
führen; eine Nachversteuerung unterbleibt, wenn
1. der Arbeitnehmeroder sein von ihmnicht dauernd

getrennt lebender Ehegatte nach Erhalt der Vermö-
gensbeteiligunggestorbenodervölligerwerbsunfä-
higgewordenist oder

2. der Arbeitnehmer nach Erhalt der Vermögensbeteili-
gung arbeitslos geworden ist und die Arbeitslosigkeit
mindestenseinJahr langununterbrochenbestanden
hat undimZeitpunktder vorzeitigenAufhebungder
FestlegungodervorzeitigenVerfügungnochbesteht
oder

3. derArbeitnehmernachErhaltderVermögensbeteili-
gung, aber vor der vorzeitigen Verfügung geheiratet
hat undimZeitpunktdervorzeitigenVerfügungmin-
destens zwei Jahre seit Beginn der Sperrfrist vergan-
gen sind oder

4. derArbeitnehmernachErhaltderVermögensbeteili-
gung unter Aufgabe der nichtselbständigen Arbeit
eine Erwerbstätigkeit,die nach 8 138 Abs. 1 der
AbgabenordnungdemFinanzamtmitzuteilenist,auf-
genommen hat.
(3) Vermögensbeteiligungensind

1. Aktien,die vomArbeitgeberoder von Unternehmen
mit Sitz und Geschäftsleitungim Geltungsbereich
dieses Gesetzes ausgegebenwerden oder die an
einerdeutschenBörse zumamtlichenHandelzuge-
iassen oder in den geregelten Freiverkehr einbezo-
gen sind,

2. Kuxe, Wandel- und Gewinnschuldverschreibungen,
die vonUnternehmenmitSitz undGeschäftsleitung
im Geltungsbereichdieses Gesetzes ausgegeben
werden,wenn imFall von Namensschuldverschrei-
bungen des Arbeitgebers auf dessen Kosten die
Ansprüche des Arbeitnehmers aus der Schuldver-
schreibung durch ein Kreditinstitutverbürgtoder
durcheinVersicherungsunternehmenprivatrechtlich
gesichert sind und das Kreditinstitut oder Versiche-
rungsunternehmen im Geltungsbereich dieses
Gesetzes zumGeschäftsbetriebbefugtist,

3. Genußscheine,die von Unternehmenmit Sitz und
GeschäftsleitungimGeltungsbereichdiesesGeset-
zes als Wertpapiere ausgegeben werden und mit
denen das Recht am Gewinn eines Unternehmens
verbundenist,wennderArbeitnehmernichtals Mit-
unternehmerimSinnedes 8 15Abs. 1Nr.2 anzuse-
hen ist,

4. Anteilscheinean einem Wertpapier-Sondervermö-
gen, die von Kapitalanlagegesellschaften im Sinne
des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften
ausgegeben werden, wenn nach dem Rechen-
schaftsberichtfür das vorletzteGeschäftsjahrvor
demJahr des ErhaltsdesAnteilscheinsderWertder
AktienimWertpapier-Sondervermögen70vomHun-
dert des Werts der in diesem Sondervermögen
befindlichenWertpapiere nicht unterschreitet;für

\



neu aufgelegteWertpapier-Sondervermögenist für
das erste und zweite Geschäftsjahr der erste
Rechenschaftsbericht oder die erste Bekanntma-
chungnach $ 25 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes über
Kapitalanlagegesellschaften nach Auflegung des
Sondervermögens maßgebend,

5. Geschäftsguthabenbei einer Genossenschaft mit
Sitz und Geschäftsleitung im Geltungsbereich
dieses Gesetzes,

6. Beteiligungen als stiller Gesellschafter im Sinne des
&335 des Handelsgesetzbuchsan einemHandels-
geschäftmitSitz undGeschäftsleitungimGeltungs-
bereich dieses Gesetzes, wenn der Arbeitnehmer
nicht als Mitunternehmer im Sinne des $ 15 Abs. 1
Nr. 2 anzusehen ist,

7. Darlehnsforderungen gegen den Arbeitgeber, wenn
auf dessen Kosten die Ansprüche des Arbeitneh-
mersausdemDarlehnsvertragdurcheinKreditinsti-
tut verbürgt oder durch ein Versicherungsunterneh-
menprivatrechtlichgesichertsind unddas Kreditin-

- stitutoderVersicherungsunternehmenimGeltungs-
bereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb
befugtist,

8. GenußrechteamUnternehmendes Arbeitgebersmit
Sitz und Geschäftsleitung im Geltungsbereich
dieses Gesetzes, wenn damit das Recht am Gewinn
dieses Unternehmensverbundenist,der Arbeitneh-
mer nicht als Mitunternehmerim Sinne des $ 15
Abs. 1Nr.2 anzusehenist undüberdieGenußrechte
keine Genußscheinenach Nummer3 ausgegeben
werden.

(4) Der Überlassung von Vermögensbeteiligungen
nachAbsatz 3 Nr.3, 6 bis 8 bei einerGenossenschaft
mit Sitz und Geschäftsleitung im Geltungsbereich
dieses Gesetzes stehen $ 19 und eine Festsetzung
durch Statut nach $ 20 des Gesetzes betreffenddie
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften nicht ent-
gegen.
(5) Werden Darlehnsforderungennach Absatz 3

Nr.7 inTarifverträgenvereinbart,so kannderArbeitge-
ber sich hiervon befreien, wenn er dem Arbeitnehmer
anstelle der Darlehnsforderung eine andere gleichwer-
tige Vermögensbeteiligung nach Absatz 3 zuwendet;
sofernderArbeitnehmerdies verlangt,sind dabeimin-
destenszweiverschiedeneFormenderVermögensbe-
teiligungnachAbsatz3Nr. 1bis6 und8,vondenenmin-
destens eine keine Vermögensbeteiligung am Unter-
nehmen des Arbeitgebers ist, zur Auswahl anzubieten.

(6) Als Wert der Vermögensbeteiligungist der
gemeineWertanzusetzen.Vermögensbeteiligungenim
Sinnedes Absatzes3 Nr. 1bis 3, dieamTag derÜber-
lassung an einer deutschen Börse zum amtlichen Han-
delzugelassensind,werdenvorbehaltlichdes Satzes5
mit dem niedrigsten an diesem Tag für sie im amtlichen
Handel notiertenKurs angesetzt. Liegt am Tag der
ÜberlassungeineNotierungnichtvor,so istderletzte
innerhalbvon 30 Tagen vor diesemTag im amtlichen
HandelnotierteKurs maßgebend.DieSätze2und3gel-
tenentsprechendfürVermögensbeteiligungenimSinne
des Absatzes 3 Nr. 1 bis 3, die nur in den geregelten
Freiverkehr einbezogen sind. Überläßt eine Aktienge-
sellschaft oder eine Kommanditgesellschaft auf Aktien
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ihrenArbeitnehmerneigeneAktien,sotrittandieStelle
des Tages derÜberlassungimSinnederSätze 2 bis 4
derTagderBeschlußfassungüberdieÜberlassung.Der
WertvonVermögensbeteiligungenimSinnedesAbsat-
zes 3Nr. 4 wird mitdemAusgabepreis amTag der Über-
lassung angesetzt. Der Wert von Vermögensbeteiligun-
gen imSinne des Absatzes 3 Nr.5 bis 7 wirdmitdem
Nennbetrag angesetzt, wenn nicht besondere
Umstände einen höheren oder niedrigeren Wert begrün-
den.
(7) Der Gewährung eines geldwertenVorteils im

Sinne des Absatzes 1 Satz 1 werden gleichgestellt
zweckgebundeneGeldleistungendes Arbeitgebersfür
den Erwerb von Vermögensbeteiligungen im Sinne des
Absatzes 3 durch den Arbeitnehmer an Unternehmen,
dievordem1.Januar 1984gegründetwurdenundderen
SatzungoderGesellschaftsvertragdie Beteiligungam
UnternehmendesArbeitgebersvorsieht,wenndieGeld-
leistungen innerhalb eines Monats vor oder nach dem
Erwerb- jedoch vor dem 1. Januar 1987 - gegeben wer-
den. Dabei sind als Wert der Vermögensbeteiligung die
Aufwendungendes Arbeitnehmersanzusetzen.
(8) Durch Rechtsverordnungkönnen Vorschriften

erlassenwerdenüber
1. die Festlegung der Vermögensbeteiligungennach

Absatz 3 Nr. 1 bis 4 unddieArt der Festlegung,
2. dieBegründungvonAnzeigepflichtenzumZweckder

Sicherungder Nachversteuerung,
3. die Nachversteuerung mit einem Pauschsteuersatz,
4. das Verfahren bei der Nachversteuerung.

r-

e) Kapitalvermögen
(8 2 Abs. 1 Nr. 5)

820
(1) Zu denEinkünftenaus Kapitalvermögengehören

1. Gewinnanteile(Dividenden),Ausbeuten und son-
stigeBezügeaus Aktien,Kuxen,Genußrechten,mit
denen das Recht am Gewinn und Liquidationserlös
einer Kapitalgesellschaft verbunden ist, aus Anteilen
an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, an
Erwerbs- undWirtschaftsgenossenschaften,Kolo-
nialgesellschaftenundan bergbautreibendenVerei-
nigungen, die die Rechte einer juristischen Person
haben.DieBezügegehörennichtzudenEinnahmen,
soweit sie aus Ausschüttungen einer unbeschränkt
steuerpflichtigen Körperschaft stammen, für die
Eigenkapitalim Sinne des $ 30 Abs. 2 Nr. 4 des
Körperschaftsteuergesetzes als verwendet gilt;

2. Bezüge, die auf Grund einer Kapitalherabsetzung
odernachderAuflösungunbeschränktsteuerpflich-
tigerKörperschaftenoderPersonenvereinigungenim
Sinne der Nummer1 anfallen,soweit bei diesenfür
Ausschüttungen verwendbares Eigenkapital im
Sinnedes $ 29 des Körperschaftsteuergesetzesals
verwendetgiltunddie Bezügenichtzu den Einnah-
men im Sinne der Nummer1 gehören.Nummer1
Satz 2 gilt entsprechend;

3. die nach 8 36 Abs. 2 Nr. 3 anzurechnende oder nach
den 88 36b bis 36e dieses Gesetzes oder nach 8 52
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des Körperschaftsteuergesetzes zu vergütende
Körperschaftsteuer. Die anzurechnende oder zu ver-

des$36e diesesGesetzesunddes852desKörper-
schaftsteuergesetzesalszusammenmitdenEinnah-
menimSinnederNummern1oder2oderdesAbsat-
zes 2 Nr. 2 Buchstabe a bezogen;

4. EinnahmenausderBeteiligunganeinemHandelsge-
werbe als stiller Gesellschafter und aus partiari-
schenDarlehen,es sei denn,daßderGesellschafter
oder Darlehnsgeber als Mitunternehmer anzusehen
ist. Auf Anteile des stillen Gesellschafters amVerlust
des Betriebs ist $ 15 a sinngemäß anzuwenden;

5. Zinsen aus Hypothekenund Grundschuldenund
Renten aus Rentenschulden. Bei Tilgungshypothe-
ken undTilgungsgrundschuldenist nurderTeil der
Zahlungen anzusetzen, der als Zins auf den jeweili-
gen Kapitalrest entfällt;

6. außerrechnungsmäßigeund rechnungsmäßigeZin-
sen aus den Sparanteilen,die in den Beiträgenzu
Versicherungen auf den Erlebens- oder Todesfall
enthaltensind. Dies gilt nicht für Zinsen aus Ver-
sicherungenim Sinne des 8 10 Abs. 1 Nr. 2 Buch-
stabe b, die mitBeiträgenverrechnetoder imVer-
sicherungsfalloder imFall des Rückkaufsdes Ver-
trags nach Ablauf von zwölf Jahren seit dem Ver-
tragsabschluß ausgezahlt werden. Die Sätze 1 und 2
sind auf Kapitalerträge aus fondsgebundenen
Lebensversicherungenentsprechendanzuwenden;

7. Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art,
z.B. aus Einlagen und Guthaben bei Kreditinstituten,
aus Darlehen und Anleihen;

8. Diskontbeträge vonWechseln und Anweisungen ein-
schließlichder Schatzwechsel.
(2) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören

auch .
1. besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den in

Absatz 1 bezeichneten Einnahmen oder an deren
Stelle gewährtwerden;

2. Einnahmen aus der Veräußerung
a) von Dividendenscheinenund sonstigenAnsprü-

chen durch den Anteilseigner,
b) vonZinsscheinendurchden InhaberderSchuld-

verschreibung, :
wenn die dazugehörigenAktien, sonstigenAnteile
oderSchuldverschreibungennichtmitveräußertwer-
den.Anteilseignerist derjenige,demnach 8 39 der
Abgabenordnung die Anteile an dem Kapitalver-
mögen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 zuzurechnen
sind. Sind einem Nießbraucher oder Pfandgläubiger
die Einnahmen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 oder 2
zuzurechnen, so gilt er als Anteilseigner;

3. Einnahmenaus derVeräußerungvonZinsscheinen,
wenn die dazugehörigen Schuldverschreibungen
mitveräußertwerdenunddas Entgeltfürdie aufden
Zeitraumbis zur Veräußerungder Schuldverschrei-
bung entfallendenZinsen des laufendenZinszah-
lungszeitraums (Stückzinsen) besonders in Rech-
nunggestelltist. Die bei der EinlösungoderWeiter-
veräußerungderZinsscheinevomErwerberderZins-
scheinevereinnahmtenZinsen sind umdas Entgelt
-fürden ErwerbderZinsscheinezu kürzen.

Die Nummern 2 und 3 gelten sinngemäß für die Einnah-
menaus der Abtretungvon Dividenden-oder Zinsan-
sprüchen oder sonstigen Ansprüchen im Sinne der
Nummer2,wenndiedazugehörigenAnteilsrechteoder.
Schuldverschreibungennicht in einzelnenWertpapie-
renverbrieftsind.Satz 2 giltauchbeiderAbtretungvon
Zinsansprüchen aus Schuldbuchforderungen, die in ein
öffentlichesSchuldbucheingetragensind.
(3) Soweit Einkünfteder in den Absätzen 1 und 2

bezeichnetenArt zu den Einkünftenaus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger
Arbeitoderaus VermietungundVerpachtunggehören,
sind sie diesen Einkünften zuzurechnen.

(4)BeiderErmittlungderEinkünfteaus Kapitalvermö-
gen ist nach Abzug der Werbungskosten ein Betrag von
300 Deutsche Mark abzuziehen (Sparer-Freibetrag).
Ehegatten, die zusammen veranlagt werden, wird ein
gemeinsamerSparer-Freibetragvon 600 Deutsche
Mark gewährt.Der gemeinsameSparer-Freibetragist
bei der Einkunftsermittlungbei jedemEhegattenje zur
Hälfte abzuziehen; sind die um die Werbungskosten
gemindertenKapitalerträgeeines Ehegattenniedriger
als 300 Deutsche Mark, so ist der anteilige Sparer-Frei-
betrag insoweit, als er die um die Werbungskosten
geminderten Kapitalerträge dieses Ehegatten über-
steigt,beimanderenEhegattenabzuziehen.DerSparer-
FreibetragunddergemeinsameSparer-Freibetragdür-
fen nicht höher sein als die umdie Werbungskosten
gemindertenKapitalerträge.-

f) Vermietung und Verpachtung
($ 2 Abs. 1 Nr. 6)

821
(1) Einkünfteaus VermietungundVerpachtungsind

1. Einkünfte aus Vermietungund Verpachtung von
unbeweglichem Vermögen, insbesondere von
Grundstücken,Gebäuden,Gebäudeteilen,Schiffen,
dieineinSchiffsregistereingetragensind,undRech-
ten, die den Vorschriftendes bürgerlichenRechts
über Grundstücke unterliegen(z. B. Erbbaurecht,
Mineralgewinnungsrecht);

2. Einkünfte aus Vermietungund Verpachtungvon
Sachinbegriffen, insbesondere von beweglichem Be-
triebsvermögen;

3. Einkünfteaus zeitlich begrenzterÜberlassungvon
. Rechten, insbesondere von schriftstellerischen,
künstlerischen und gewerblichen Urheberrechten,
vongewerblichenErfahrungenundvonGerechtigkei-
ten undGefällen;

4. Einkünfte aus der Veräußerung von Miet- und Pacht-
zinsforderungen,auch dann,wenn die Einkünfteim
Veräußerungspreis von Grundstücken enthalten sind
unddieMiet- oderPachtzinsensich aufeinenZeit-
raumbeziehen,indemderVeräußerernochBesitzer
war.

& 15a ist sinngemäß anzuwenden.
(2) Zu denEinkünftenaus VermietungundVerpach-

tung gehörtauch der Nutzungswertder Wohnung im
eigenenHausoderderNutzungswerteinerdemSteuer-



pflichtigen ganz oder teilweise unentgeltlich überlasse-
nenWohnungeinschließlichderzugehörigensonstigen
RäumeundGärten.

(3) Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2 bezeichne-
ten Art sind Einkünftenaus anderen Einkunftsarten
zuzurechnen, soweit sie zu diesen gehören.

82la
Pauschalierung des Nutzungswerts

der selbstgenutztenWohnungim eigenenHaus
(1)BeieinerWohnungimeigenenEinfamilienhausim

Sinne des $ 75 Abs. 5 des Bewertungsgesetzeswird
der Nutzungswert (8 21 Abs. 2) auf Grund des Einheits-
werts des Grundstücksermittelt.Satz 1 gilt auch bei
einerWohnungin einemeigenemHaus, das kein Ein-
familienhausist.Satz 2 ist nichtanzuwenden,wennder
Steuerpflichtige in dem eigenen Haus mindestens eine
Wohnungoder eine anderen als Wohnzweckendie-
nende Einheit von Räumen

1. zur dauernden Nutzung vermietet hat oder
2. innerhalbvon sechs Monaten nach Fertigstellung

oder Anschaffung des Hauses, nach Beendigung
einerVermietungodernachBeendigungderSelbst-
nutzung zur dauernden Nutzung vermietet oder

3. zu gewerblichen oder beruflichen Zwecken selbst
nutzt oder zu diesen Zwecken unentgeltlich überläßt
undder zu gewerblichenoder beruflichenZwecken
genutzte Teil des Hauses mindestens 33'%vom Hun-
dertder gesamtenNutzflächedes Hauses beträgt.

Als Grundbetragfür den Nutzungswertist 1 vomHun-
dertdesmaßgebendenEinheitswertsdes Grundstücks
anzusetzen.Liegendie Voraussetzungender Sätze 1
und2 nichtwährenddes ganzenKalenderjahrsvor,so
ist nur der Teil des Grundbetrags anzusetzen, der auf
die vollen Kalendermonate entfällt, in denen diese Vor-
aussetzungen vorliegen.

(2) Maßgebendist der Einheitswertfür den letzten
Feststellungszeitpunkt (Hauptfeststellungs-, Fort-
schreibungs- oder Nachfeststellungszeitpunkt), der vor
dem Beginn des Kalenderjahrs liegt oder mit dem
Beginndes Kalenderjahrszusammenfällt,für das der
Nutzungswert zu ermitteln ist. Ist das Einfamilienhaus
oderdas andereHauserst innerhalbdes Kalenderjahrs
fertiggestelltworden,fürdasderNutzungswertzuermit-
teln ist, so ist der Einheitswertmaßgebend,der zuerst
für das Einfamilienhausoder das andereHaus festge-
stelltwird.

(3) Von demGrundbetragdürfennurabgesetztwer-
den:
1. diemitderNutzungdesGrundstückszuWohnzwek-

ken in wirtschaftlichemZusammenhangstehenden
Schuldzinsenbis zur Höhedes Grundbetrags;

2. erhöhte Absetzungen, die bei dem Einfamilienhaus
oder dem anderen Haus in Anspruch genommen wer-
den, nach Abzug der Schuldzinsen im Sinne der
Nummer1; Absetzungenfür Abnutzungnach $ 7
Abs. 5 dürfen von dem Grundbetrag nicht abgesetzt
werden.
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(4) Bei einem Haus im Sinne des Absatzes 1, für
das der Antrag auf Baugenehmigungnach dem
30. September1982 gestelltwordenist unddas vom
Steuerpflichtigenvor dem 1. Januar 1987 hergestellt
oder angeschafft worden ist, können die mitder Nutzung
des GrundstückszuWohnzweckeninwirtschaftlichem
Zusammenhang stehenden Schuldzinsen im Jahr der
HerstellungoderAnschaffungundindenbeidenfolgen-
den Kalenderjahrenüber die Höhe des Grundbetrags
hinausbis zurHöhevonjeweils 10000 DeutscheMark
von dem nach Absatz 3 Nr. 1 gekürztenGrundbetrag
abgesetztwerden.SoweitderSchuldzinsenabzugnach
Satz 1 nicht in vollemUmfangimErstjahrin Anspruch
genommenwerdenkann,kanner indemdrittenaufdas
Jahr der Herstellung oder Anschaffung folgenden
Kalenderjahr nachgeholt werden. Voraussetzung für die
Anwendungdes Satzes 1 imFalle derAnschaffungist,
daß der Steuerpflichtigedas Haus bis zum Ende des
Jahres der Fertigstellungangeschaffthat.Die Sätze 1
bis 3 gelten entsprechend bei einem Haus, für das der
Bauantragvor dem 1. Oktober 1982 gestellt und bei
dem mit den Bauarbeitennach dem 30. September
1982begonnenwordenist.Satz 1giltentsprechendfür
Schuldzinsen, die mit den Herstellungskosten für Aus-
bautenundErweiterungenaneinemHaus imSinnedes
Absatzes 1 in wirtschaftliichem Zusammenhang stehen,
wennmitdenArbeitenfür denAusbauoderdie Erwei-
terung nach dem 30. September 1982 begonnen wor-
den ist undder Ausbau oder die Erweiterungvor dem
1. Januar 1987 fertiggestellt worden ist. An die Stelle
des Antrags auf Baugenehmigung tritt die Bauanzeige,
wenndiese baurechtlichausreicht.Satz 5 ist nichtan-
zuwenden,wennbei einemHaus imSinne des Absat-
zes 1SchuldzinsennachSatz 1oder5 abgezogenwor-
den sind.

(5) Dient das Grundstück teilweise eigenen gewerb-
lichenoderberuflichenZweckenoderwirddas Grund-
stück teilweisezu diesenZweckenunentgeltlichüber-
lassenundliegendieVoraussetzungendesAbsatzes 1
Satz 3 Nr. 3 nichtvor, so vermindertsich der maßge-
bendeEinheitswertumdenTeil,derbeieinerAufteilung
nachdemVerhältnisder Nutzflächenauf den gewerb-
lichoderberuflichgenutztenTeil des Grundstücksent-
fällt. Dasselbe gilt,wenn Teile des Einfamilienhauses
oderTeile einerWohnungin einemanderenHaus ver-
mietetsind unddie Einnahmenhierausdas Dreifache
des anteilig auf die vermietetenTeile entfallenden
Grundbetrags,mindestensaber 1000 DeutscheMark
im Kalenderjahr, übersteigen.

(6) DieAbsätze1 bis 5 sindnichtanzuwenden,wenn
diegesamteFlächedesGrundstücksgrößerals das
Zwanzigfacheder bebautenGrundflächeist; in diesem
Fall ist jedochmindestensder Nutzungswertanzuset-
zen, der sich nach den Absätzen 1 bis 5 ergeben würde,
wenndiegesamteFlächedesGrundstücksnichtgrößer
als das Zwanzigfacheder bebautenGrundflächewäre.

(7) Absatz 1 Satz2 ist nicht bei einem Gebäude anzu-
wenden,
1. bei dem der Antrag auf Baugenehmigung vor dem

30.Juli 1981gestelltwordenistoderdas inErwerbs-
fällen auf Grund eines vor dem 30. Juli 1981 rechts-
wirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags
odersonstigenRechtsaktserworbenwordenistoder
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2. das nach dem29. Juli 1981 imWege der Erbfolge
erworben worden ist, wenn bei dem Rechtsvorgänger
für dieses GebäudedieVoraussetzungenderNum-
mer 1 vorlagen.

An Stelle des Antrags auf Baugenehmigung tritt die
Bestellung,wenn diese nachweislichvor der Stellung
des Antrags auf Baugenehmigung erfolgte. Im Fall der
Anschaffungvon Kaufeigenheimenoder Trägerklein-
siedlungen, für die der Antrag auf Baugenehmigung
nach dem 31. Dezember 1979 und vor dem 30. Juli 1981
gestellt worden ist, ist Absatz 1 Satz 2 nicht anzuwen-
den, wenn die Gebäude vor dem 1. Juli 1983 ange-
schafft worden sind. Im Fall des Umbaus eines Ein-
familienhauses zu einer anderen Gebäudeart ist
Absatz 1 Satz 2 nicht anzuwenden,wenn vor dem
30. Juli 1981 mitden Umbauarbeiten begonnen oder der
für den UmbauerforderlicheAntragauf Baugenehmi-
gunggestelltwordenist. An die Stelle des Antragsauf
Baugenehmigung tritt die Bauanzeige, wenn diese bau-
rechtlich ausreicht.

g) Sonstige Einkünfte
($ 2 Abs. 1 Nr. 7)

822
Arten der sonstigen Einkünfte

SonstigeEinkünftesind
1. EinkünfteauswiederkehrendenBezügen,soweitsie

nichtzu den in $ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 bezeichneten
Einkunftsartengehören.WerdendieBezügefreiwillig
oderauf GrundeinerfreiwilligbegründetenRechts-
pflichtoder einer gesetzlichunterhaltsberechtigten
Person gewährt,so sind sie nicht dem Empfänger
zuzurechnen, wenn der Geber unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtigist.ZudeninSatz 1bezeichneten
Einkünftengehörenauch
a) Leibrenteninsoweit,als indeneinzelnenBezügen

Einkünfteaus Erträgendes Rentenrechtsenthal-
ten sind.Als Ertragdes Rentenrechtsgilt für die
gesamte Dauer des Rentenbezugs der Unter-
schiedzwischendemJahresbetragderRenteund
dem Betrag, der sich bei gleichmäßiger Verteilung
des KapitalwertsderRenteauf ihrevoraussicht-
liche Laufzeit ergibt; dabei ist der Kapitalwert
nachdieserLaufzeitzuberechnen.DerErtragdes
Rentenrechts (Ertragsanteil)ist aus der nach-
stehenden Tabelle zu entnehmen:

Bei Beginn Ertrags- Bei Beginn Ertrags- Bei Beginn Ertrags-
der Rente anteil der Rente anteil der Rente anteil

vollendetes vollendetes vollendetes
Lebensjahr Lebensjahr Lebensjahr .
des Renten- in des Renten- in des Renten- in
berechtigten v.H. berechtigten v.H. berechtigten v.H.

Obis 2| 72 42 48 66 23
3bis 5| 71 |43bis 44| 47 67 22
6bis 8) 70 45 46 68 21
9bis 10| 69 46 45 69 20
11 bis 12] 68 47 44 70 19
13 bis 14| 67 48 43 71 18
15 bis 16| 66 49 42 T2 17

Germente| ante| dermente| ante| dermente| anti
LabanelahrLebensianr Lebensjahr
des Renten- in des Renten- in des Renten- in
berechtigten v.H. berechtigten v.H. berechtigten v.H.

17 bis 18| 65 50 41 73 16
19 bis 20| 64 51 39 74 15
21 bis 22] 63 52 38 75 14
23 bis 24| 62 53 37 I[76bis77| 13
25 bis 26| 61 54 36 78 12

27 60 55 35 79 11
28 bis 29| 59 56 34 80 10

30 58 57 33 181bis 82 9
31 bis 32] 57 58 32 83 8

33 56 59 31 |84bis 85 7
34 55 60 29 1|86bis 87 6
35 54 61 28 |88bis 89 5

36bis37| 53 62 | 27 |90bis91| 4
38 52 63 26 192bis 93 3
39 51 64 25 194bis 96 2
40 50 65 24 ab 97 1
41 49
DieErmittlungdesErtragsaus Leibrenten,dievor
dem 1. Januar 1955 zu laufen begonnen haben,
undaus Renten,derenDauervonderLebenszeit
mehrerer Personen oder einer anderen Person als
des Rentenberechtigten abhängt, sowie aus Leib-
renten,die auf eine bestimmteZeit beschränkt
sind, wird durch eine Rechtsverordnungbe-
stimmt;

b) Einkünfteaus ZuschüssenundsonstigenVor-
teilen, die als wiederkehrende Bezüge gewährt
werden;

1a.EinkünfteausUnterhaltsleistungen,soweitsie nach
810 Abs.1 Nr.1 vom Geber abgezogenwerden
können;

823;

ren Einkunftsarten (8 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6) noch zu
denEinkünftenimSinnederNummern1,1a,2 oder4
gehören,z. B. Einkünfteaus gelegentlichenVermitt-
lungenundaus derVermietungbeweglicherGegen-
stände. Solche Einkünfte sind nicht einkommen-
steuerpflichtig,wenn sie wenigerals 500 Deutsche
Mark imKalenderjahrbetragenhaben.Übersteigen
die Werbungskosten die Einnahmen, so darf der
übersteigendeBetrag bei Ermittlungdes Einkom-
mens nicht ausgeglichen werden; er darf auch nicht
nach$ 10d abgezogenwerden;

4. Entschädigungen, Amtszulagen,„Zuschüsse zu
Krankenversicherungsbeiträgen,Übergangsgelder,
Sterbegelder, Versorgungsabfindungen, Versor-
gungsbezüge,die auf Grund des Abgeordnetenge-
setzes oder des Europaabgeordnetengesetzes,
sowie vergleichbareBezüge,die auf Grundder ent-
sprechendenGesetze der Länder gezahltwerden.
Werdenzur Abgeltungdes durch das Mandatver-
anlaßten Aufwandes Aufwandsentschädigungen



Aufwendungen nicht als Werbungskosten abge-
zogen werden. Wahlkampfkostenzur Erlangung
eines Mandats im Bundestag, im Europäischen
Parlament oder im Parlament eines Landes dürfen
nicht als Werbungskosten abgezogen werden. ES
geltenentsprechend
a) für Zuschüsse zu Krankenversicherungsbeiträ-

gen 8 3 Nr. 62 Satz 1,
b) für Versorgungsbezüge 8 19 Abs. 2; beimZusam-

mentreffenmitVersorgungsbezügenimSinnevon
&19Abs. 2 Satz 2 bleibtjedochinsgesamthöch-
stens ein Betrag von 4800 Deutsche Mark imVer-
anlagungszeitraum steuerfrei,

c) für das Übergangsgeld, das in einer Summe
gezahlt wird, und für die Versorgungsabfindung
&34 Abs. 3. :

823
Spekulationsgeschäfte

(1) Spekulationsgeschäfte($ 22 Nr. 2) sind
1. Veräußerungsgeschäfte, bei denen der Zeitraum

zwischenAnschaffungundVeräußerungbeträgt:
a) beiGrundstückenundRechten,diedenVorschrif-

ten des bürgerlichen Rechts über Grundstücke
unterliegen (z. B. Erbbaurecht, Mineralgewin-
nungsrecht), nicht mehr als zwei Jahre,

b) bei anderen Wirtschaftsgütern, insbesondere bei
Wertpapieren, nicht mehr als sechs Monate;

2. Veräußerungsgeschäfte,beidenendieVeräußerung
derWirtschaftsgüterfrühererfolgtals der Erwerb.
(2) Außer Ansatz bleiben die Einkünfte aus der Ver-

äußerung von
1. Schuld- und Rentenverschreibungenvon Schuld-

nern,die Wohnsitz, Geschäftsleitungoder Sitz im
Inland haben, es sei denn, daß bei ihnen neben der
festen Verzinsung ein Recht auf Umtausch in Gesell-
schaftsanteile(Wandelanleihen)oder eine Zusatz-
verzinsung,die sich nachder HöhederGewinnaus-
schüttung des Schuldners richtet, eingeräumtist
oder daß sie vondemSteuerpflichtigenimAusland
erworbenwordensind;

2. Forderungen,die in ein inländisches öffentliches
Schuldbucheingetragensind.
(3) Spekulationsgeschäfteliegen nicht vor, wenn

Wirtschaftsgüter veräußert werden, deren Wert bei Ein-
künftenimSinnedes 8 2 Abs. 1Nr. 1 bis 6 anzusetzen
ist.

(4)GewinnoderVerlustaus Spekulationsgeschäften
ist der Unterschiedzwischen demVeräußerungspreis
einerseits und den Anschaffungs-oder Herstellungs-
kosten und den Werbungskosten andererseits.
Gewinneaus Spekulationsgeschäftenbleibensteuer-
frei, wenn der aus Spekulationsgeschäftenerzielte
GesamtgewinnimKalenderjahrwenigerals 1000Deut-
sche Mark betragen hat. Verluste aus Spekulationsge-
schäftendürfennurbis zur Höhedes Spekulationsge-
winns, den der Steuerpflichtige im gleichen Kalender-
jahr erzielthat,ausgeglichenwerden;sie dürfennicht
nach$ 10d abgezogenwerden.
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h) Gemeinsame Vorschriften

524
Zu den EinkünftenimSinne des $ 2 Abs. 1 gehören

auch
1. Entschädigungen, die gewährt worden sind

a) als Ersatz für entgangene oder entgehende Ein-
nahmen oder

b) für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätig-
keit,fürdieAufgabeeinerGewinnbeteiligungoder
einer Anwartschaft auf eine solche;

c) als Ausgleichszahlungenan Handelsvertreter
nach $ 89 b des Handelsgesetzbuchs;

2. Einkünfteaus einer ehemaligenTätigkeit im Sinne
des 8 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 oderaus einemfrüheren
RechtsverhältnisimSinnedes 8 2Abs. 1Nr.5 bis 7,
und zwar auch dann, wenn sie dem Steuerpflichtigen
als Rechtsnachfolgerzufließen;

3. Nutzungsvergütungenfür die Inanspruchnahmevon
Grundstückenfür öffentlicheZwecke sowie Zinsen
aufsolcheNutzungsvergütungenundaufEntschädi-
gungen,die mit der Inanspruchnahmevon Grund-
stücken für öffentliche Zwecke zusammenhängen.

824a
Altersentlastungsbetrag

Altersentlastungsbetrag ist ein Betrag von 40 vom
Hundertdes ArbeitslohnsundderpositivenSummeder
Einkünfte, die nicht solche aus nichtselbständiger
Arbeitsind,höchstensjedochinsgesamteinBetragvon
3000 Deutsche Mark im Kalenderjahr. Versorgungs-
bezügeimSinnedes $ 19Abs.2,EinkünfteausLeibren-
ten im Sinne des 8 22 Nr. 1 Buchstabe a und Einkünfte
imSinnedes $ 22 Nr.4 Satz 4 Buchstabeb bleibenbei
der Bemessung des Betrags außer Betracht. Der Alters-
entlastungsbetrag wird einem Steuerpflichtigen ge-
währt,dervordemBeginndes Kalenderjahrs,indemer
sein Einkommenbezogenhat,das 64.Lebensjahrvoll-
endet hatte. Im Fall der Zusammenveranlagungvon
Ehegatten zur Einkommensteuer sind die Sätze 1 bis 3
für jedenEhegattengesondertanzuwenden.

824b
Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag

(1) Steuerpflichtigen, die bis 31. Dezember 1985
finanzielle Hilfen auf Grund einer Rechtsverordnung
nach $ 2 Abs. 1 des Ausbildungsplatzförderungs-
gesetzes erhalten und bei denen die finanziellen Hilfen
zu den Betriebseinnahmen aus Land- und Forstwirt-
schaft,GewerbebetrieboderselbständigerArbeitgehö-
ren, wird ein Ausbildungsplatz-Abzugsbetragin Höhe
derfinanziellenHilfengewährt.DiesgiltauchfürZuwen-
dungen aus öffentlichen Mitteln, die dazu bestimmt sind,
zusätzlicheAusbildungsplätzebereitzustellen.

(2) Wird die finanzielleHilfe einer Gesellschaft im
Sinne des 8 15 Abs. 1 Nr. 2 gewährt, so wird jedem Mit-
unternehmerein Ausbildungsplatz-Abzugsbetragin
Höhedes Teils der finanziellenHilfegewährt,der dem
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VerhältnisdesGewinnanteilsdesMitunternehmersein-
schließlichder Vergütungenzum Gewinnder Gesell-
schaft entspricht. Der Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag
und die Anteile der Mitunternehmeram Ausbildungs-
platz-Abzugsbetrag sind gesondert festzustellen (8 179
Abgabenordnung). :

Ill. Veranlagung

825
Veranlagungszeitraum,Steuererklärungspflicht
(1) Die Einkommensteuerwird nach Ablauf des

Kalenderjahrs (Veranlagungszeitraum) nach dem Ein-
kommenveranlagt,das der Steuerpflichtigein diesem
Veranlagungszeitraum bezogen hat, soweit nicht nach
den $8 46 und46a eineVeranlagungunterbleibt.

(2) Hat die Steuerpflichtnicht währenddes vollen
Veranlagungszeitraumsbestanden,so wird das wäh-
rendderDauerder SteuerpflichtbezogeneEinkommen
zugrunde gelegt. In diesem Fall kann die Veranlagung
bei Wegfall der Steuerpflicht sofort vorgenommen wer-
den.

(3)DerSteuerpflichtigehatfürdenabgelaufenenVer-
anlagungszeitraum eine Einkommensteuererklärung
abzugeben.Ehegattenhabenfür den Fall der Zusam-
menveranlagung($ 26b) eine gemeinsameEinkom-
mensteuererklärungabzugeben.Wählt einerder Ehe-
gattendiegetrennteVeranlagung(826a),hatjederder
EhegatteneineEinkommensteuererklärungabzugeben.
DerSteuerpflichtigehatdieEinkommensteuererklärung
eigenhändigzu unterschreiben.EinegemeinsameEin-
kommensteuererklärung ist von beiden Ehegatten
eigenhändig zu unterschreiben.

8 26
Veranlagung von Ehegatten

(1)Ehegatten,diebeideunbeschränktsteuerpflichtig
sind und nichtdauerndgetrenntlebenund bei denen
diese Voraussetzungenzu Beginndes Veranlagungs-
zeitraums vorgelegen haben oder im Laufe des Veranla-
gungszeitraumseingetreten sind, können zwischen
getrennter Veranlagung ($ 26a) und Zusammenver-
anlagung($ 26 b) wählen.Eine Ehe, die imLaufe des
Veranlagungszeitraumsaufgelöstwordenist, bleibtfür
die Anwendungdes Satzes 1 unberücksichtigt,wenn
einer der Ehegatten in demselben Veranlagungszeit-
raum wieder geheiratet hat und bei ihm und dem neuen
Ehegatten die Voraussetzungen des Satzes 1 ebenfalls
vorliegen.

(2) Ehegattenwerdengetrenntveranlagt,wenneiner
der Ehegatten getrennte Veranlagung wählt. Ehegatten
werden zusammen veranlagt, wenn beide Ehegatten die
Zusammenveranlagungwählen.Die zur Ausübungder
Wahl erforderlichen Erklärungen sind beim Finanzamt
schriftlichoderzu Protokollabzugeben.

(3) Werdendie nach Absatz 2 erforderlichenErklä-
rungen nicht abgegeben, so wird unterstellt, daß die
EhegattendieZusammenveranlagungwählen.

826a
GetrennteVeranlagungvon Ehegatten

(1) Bei getrennterVeranlagungvonEhegatteninden
in 8 26 bezeichnetenFällensind jedemEhegattendie
von ihmbezogenenEinkünftezuzurechnen.Einkünfte
einesEhegattensindnichtalleindeshalbzumTeil dem
anderen Ehegatten zuzurechnen, weil dieser bei der
Erzielungder Einkünftemitgewirkthat.
(2) Sonderausgaben(88 10 und10b) undaußerge-

wöhnlicheBelastungen(8833bis33 b)werden,soweit
siedieSummederbeiderVeranlagungjedesEhegatten
inBetrachtkommendenPauschbeträgeoderPauscha-
len ($ 10c) übersteigen,bis zur Höhe der bei einer
Zusammenveranlagung der Ehegatten in Betracht kom-
menden Höchstbeträge je zur Hälfte‘bei der Veranla-
gungderEhegattenabgezogen,wennnichtdieEhegat-
ten gemeinsam eine andere Aufteilung beantragen.
Sonderausgaben imSinne des 8 10 Abs. 1 Nr. 1 können
nurbeiderVeranlagungdesEhegattenabgezogenwer-
den,dersie geleistethat.Die nach$ 33 bAbs. 5 über-
tragbaren Pauschbeträge stehen den Ehegatten insge-
samt nur einmal zu; sie werden jedem Ehegatten zur
Hälfte gewährt. Die nach $ 34 f zu gewährende Steuer-
ermäßigungstehtdenEhegattenindemVerhältniszu,in
demsie erhöhteAbsetzungennach $ 7 b in Anspruch
nehmen.
(3)Die Anwendung der $8$10 a und 10.d für den Fall

des Übergangsvon der getrenntenVeranlagungzur
Zusammenveranlagung und von der Zusammenver-
anlagungzurgetrenntenVeranlagung,wennbeibeiden
EhegattennichtentnommeneGewinneodernichtaus-
geglicheneVerluste vorliegen,wird durch Rechtsver-
ordnunggeregelt.

826b
Zusammenveranlagungvon Ehegatten

Bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten wer-
den die Einkünfte,die die Ehegattenerzielt haben,
zusammengerechnet,denEhegattengemeinsamzuge-
rechnetund,soweitnichtsanderesvorgeschriebenist,
die Ehegatten sodann gemeinsam als Steuerpflichtiger
behandelt.

827
(weggefallen)

8 28
Besteuerungbei fortgesetzterGütergemeinschaft
Bei fortgesetzter Gütergemeinschaft gelten Ein-

künfte,die in das Gesamtgutfallen,als Einkünftedes
überlebenden Ehegatten, wenn dieser unbeschränkt
steuerpflichtigist.

88 29 und30
(weggefallen)

8 31
Pauschbesteuerung

Bei Personen, die durch Zuzug aus dem Ausland
unbeschränktsteuerpflichtigwerden,könnendie ober-
sten Finanzbehördender LändermitZustimmungdes



Bundesministers der Finanzen die Einkommensteuer
bis zur Dauer von zehn Jahren seit Begründungder

festsetzen.

IV. Tarif

832
Zu versteuerndes Einkommen, Sonderfreibeträge,

Kinder

(1)ZuversteuerndesEinkommenistdas umdienach
den Absätzen 2 und 3 in Betracht kommenden Sonder-
freibeträge,denKinderfreibetragnachAbsatz8 undum
die sonstigen vom Einkommen abzuziehenden Beträge
verminderte Einkommen.
(2) Ein Altersfreibetragvon720 DeutscheMarkwird

einemSteuerpflichtigengewährt,der vor dem Beginn
des Kalenderjahrs,in demer seinEinkommenbezogen
hat,das 64. Lebensjahrvollendethatte.Bei Ehegatten,
die nach den 88 26, 26b zusammenzur Einkommen-
steuerveranlagtwerden,verdoppeltsichderAltersfrei-
betrag, wenn jeder Ehegatte die Voraussetzung des
Satzes 1 erfüllt. :
(3) EinemSteuerpflichtigen,für den die Vorausset-

zungen des $ 32 a Abs. 5 oder 6 nicht erfüllt sind und der
nicht nach den 88 26, 26a getrenntzur Einkommen-
steuer zu veranlagen ist, wird ein Haushaltsfreibetrag
von 4 212 Deutsche Mark gewährt, wenn er imVeranla-
gungszeitraum mindestens ein Kind hat.

(4) Kinder im Sinne des Absatzes 3 sind:
1. Kinder, die im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen

verwandt sind,
2. Pflegekinder,
3. Stiefkinder,die derSteuerpflichtigein seinenHaus-

halt aufgenommen hat, solange die Ehe besteht,
durchdie das Stiefkindschaftsverhältnisbegründet
worden ist.

Ein Kind eines unbeschränkteinkommensteuerpflichti-
gen Elternpaares,bei dem die Voraussetzungendes
8 26 Abs. 1 Satz 1 nicht vorliegen, wird dem Elternteil
zugeordnet, in dessen Wohnung es erstmals im Kalen-
derjahr mit Hauptwohnung gemeldet war. War das Kind
nichtin einerWohnungeinesElternteilsoderwares in
einer gemeinsamen Wohnung der Eltern mit Hauptwoh-
nung gemeldet, so wird es der Mutter zugeordnet; es
wird dem Vater zugeordnet,wenn dieser durch eine
Bescheinigung der zuständigen Behörde nachweist,
daßes zu seinemHaushaltgehörthat.
(5) Ein Kind wird in demVeranlagungszeitraum,in

dem es lebend geboren wurde, und in jedem folgenden
Veranlagungszeitraum,zu dessen Beginn es das
16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, berücksichtigt.

(6) Ein Kind, das zu Beginndes Veranlagungszeit-
raums das 16. Lebensjahr, aber noch nicht das
27. Lebensjahr vollendet hat, wird berücksichtigt, wenn
es
1. für einenBerufausgebildetwirdoder
1a. eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplat-
. zes nicht beginnenoder fortsetzenkannoder als
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Arbeitsloserder Arbeitsvermittlungzur Verfügung
steht undauch die übrigenVoraussetzungendes
&2 Abs. 4 des Bundeskindergeldgesetzesfür die
GewährungvonKindergeldvorliegenoder

2. dengesetzlichenGrundwehrdienstoderZivildienst
leistetoder

3. freiwilligfüreineDauervonnichtmehralsdreiJah-
renWehr-oderPolizeivollzugsdienstleistet,deran |
Stelle des gesetzlichenGrundwehrdienstesoder
Zivildienstes abgeleistet wird, oder

4. einevomgesetzlichenGrundwehrdienstoderZivil-
dienstbefreiendeTätigkeitals Entwicklungshelfer
im Sinne des $ 1 Abs. 1 des Entwicklungshelfer-
Gesetzes ausübtoder

5. einfreiwilligessozialesJahrim SinnedesGesetzes
zurFörderungeinesfreiwilligensozialenJahres lei-
stet oder

6. wegen körperlicher, geistiger oder seelischer
Behinderungaußerstandeist,sich selbstzu unter-
halten, und deswegen Anspruch auf Kindergeld
nach dem Bundeskindergeldgesetzoder auf
andere Leistungen für Kinder ($ 8 Abs. 1 Bundes-
kindergeldgesetz)besteht.

In den Fällender Nummern2 bis 4 ist Voraussetzung,
daßdurchdieAufnahmedesDienstesoderderTätigkeit
eineBerufsausbildungunterbrochenwordenist.

N

(7) Ein Kind, das zu Beginn des Veranlagungszeit-
raumsdas 27. Lebensjahrvollendethat,wird berück-
sichtigt,wenn es wegen körperlicher,geistiger oder
seelischerBehinderungaußerstandeist, sich selbstzu
unterhalten,und deswegen Anspruch auf Kindergeld
nachdemBundeskindergeldgesetzoderaufandereLei-
stungen für Kinder ($ 8 Abs. 1 Bundeskindergeld-
gesetz) besteht.

(8).FürjedesKinddes SteuerpflichtigenimSinneder
Absätze4 bis7 wirdeinKinderfreibetragvon432Deut-
sche Mark gewährt.Für jedes Kind des Steuerpflich-
tigenimSinnedesAbsatzes4 Satz 1,derAbsätze5 bis
7,das nachAbsatz4 Sätze2und3demanderenEltern-
teil zugeordnetwird und demgegenüberder Steuer-
pflichtige seiner Unterhaltsverpflichtung für den Veran-
lagungszeitraumnachkommt,wirdein Kinderfreibetrag
von 216 DeutscheMark gewährt.Werden Ehegatten
nachden$$ 26,26a getrenntveranlagt,so erhältjeder
Ehegatteden Kinderfreibetragzur Hälfte,soweit nicht
ein Kinderfreibetrag nur einem der Ehegatten zu gewäh-
ren ist.

832a
Einkommensteuertarif

(1) Die tarifliche Einkommensteuer bemißt sich nach
dem zu versteuernden Einkommen. Sie beträgt vorbe-
haltlich der 8$ 32b, 34 und 34b jeweils in Deutsche
Mark
1. für zu versteuernde Einkommen bıs 4 212 Deutsche

Mark (Grundfreibetrag):O;
2. für zu versteuernde Einkommen von 4 213 Deutsche

Mark bis 18000 Deutsche Mark:
0,22x - 926; ‘
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3. für zu versteuernde Einkommen von 18001 Deut-
sche Mark bis 59 999 Deutsche Mark:
(1(3,05y- 73,76)y+695]y+2200)y+3034;

4. für zu versteuernde Einkommen von 60 000 Deut-
sche Mark bis 129 999 Deutsche Mark:
(L(0,09z- 5,45)z+88,13]2+5.040)z+20018;

5. für zu versteuernde Einkommen von 130 000 Deut-
sche Mark an:
0,56x - 14837.

„x ist das abgerundete zu versteuernde Einkommen.
„y“ istein Zehntausendstel des 18 000 Deutsche Mark
übersteigendenTeils des abgerundetenzu versteuern-
den Einkommens.„z'‘ ist ein Zehntausendsteldes
60 000 Deutsche Mark übersteigenden Teils des abge-
rundeten zu versteuernden Einkommens.

(2)DaszuversteuerndeEinkommenistaufdennäch-
sten durch 54 ohne Rest teilbaren vollen Deutsche-
Mark-Betragabzurunden,wennes nichtbereitsdurch
54 ohne Rest teilbar ist.

(3) Die zur Berechnungder tariflichenEinkommen-
steuer erforderlichen Rechenschritte sind in der Reihen-
folgeauszuführen,die sich nachdemHorner-Schema
ergibt. Dabei sind die sich aus den Multiplikationen
ergebendenZwischenergebnissefür jeden weiteren
Rechenschritt mit drei Dezimalstellen anzusetzen; die
nachfolgendenDezimalstellensind fortzulassen.Der
sich ergebende Steuerbetrag ist auf den nächsten vol-
lenDeutsche-Mark-Betragabzurunden.
(4) Für zu versteuernde Einkommen bis 130 031

DeutscheMark ergibt sich die nach den Absätzen 1
bis 3 berechnete tarifliche Einkommensteuer aus der
diesem Gesetz beigefügtenAnlage 1 (Einkommen-
steuer-Grundtabelle) *).

(5) Bei Ehegatten, die nach den 88 26, 26 b zusam-
men zur Einkommensteuer veranlagt werden, beträgt
die tarifliche Einkommensteuer vorbehaltlich der
88 32b,34 und34 bdasZweifachedesSteuerbetrags,
der sich für die Hälfte ihres gemeinsam zu versteuern-
den Einkommens nach den Absätzen 1 bis 3 ergibt
(Splitting-Verfahren).Für zu versteuerndeEinkommen
bis 260063 DeutscheMarkergibtsichdie nachSatz 1
berechnetetariflicheEinkommensteueraus derdiesem
Gesetz beigefügtenAnlage2 (Einkommensteuer-Split-
tingtabelle) *).

(6) Das VerfahrennachAbsatz 5 ist auch anzuwen-
den zur Berechnungder tariflichenEinkommensteuer
für das zu versteuernde Einkommen
1. bei einem verwitweten Steuerpflichtigen für den Ver-

anlagungszeitraum,der dem Kalenderjahrfolgt, in
demder Ehegatteverstorbenist, wennder Steuer-

Abs. 1 Satz 1 erfüllt haben,
2. bei einem Steuerpflichtigen,dessen Ehe in dem

Kalenderjahr, in dem er sein Einkommen bezogen
hat,durchTod,ScheidungoderAufhebungaufgelöst
worden ist, wenn in diesem Kalenderjahr

*) Die ab dem Veranlagungszeitraum1981 anzuwendendenTabellen sind im
BGBI. 1980Teil S. 1388ff. abgedruckt.

a) derSteuerpflichtigeundseinbisherigerEhegatte
die Voraussetzungendes $ 26 Abs. 1 Satz 1
erfüllthaben,

b) derbisherigeEhegattewiedergeheiratethatund
c) der bisherige Ehegatte und dessen neuer Ehe-

gatte ebenfallsdie Voraussetzungendes $ 26
Abs. 1 Satz 1 erfüllen.

Voraussetzungist, daßder Steuerpflichtigenichtnach
den 88 26, 26 a getrenntzur Einkommensteuerveran-
lagt wird.

832b
Progressionsvorbehalt

(1) Hatein unbeschränktSteuerpflichtiger
1. Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Schlechtwetter-

geld, Arbeitslosenhilfe oder
2. ausländischeEinkünfte,die nacheinemAbkommen

zur Vermeidungder Doppelbesteuerungsteuerfrei
sind,

bezogen, so ist auf das nach $ 32 a Abs. 1 zu versteu-
erndeEinkommeneinbesondererSteuersatzanzuwen-
den.

(2) Der besondereSteuersatznachAbsatz 1 ist der
Steuersatz,der sich ergibt,wenn bei der Berechnung
der Einkommensteuereinbezogenwerden:
1. im Fall des Absatzes 1 Nr.1 die Beträge, die nach

Abzug der bei Arbeitnehmerngewöhnlichanfallen-
den gesetzlichenAbzüge im Sinne des $ 111 des
Arbeitsförderungsgesetzesdie ausgezahlten Lei-
stungenergeben;

2. imFall des Absatzes 1 Nr.2 die ausländischenEin-
l-ünfte, ausgenommen die darin enthaltenen außer-
ordentlichen Einkünfte.

Die nachNummer1 ermittelteSummeist umdie Frei-
beträgenach8 19Abs.3 und4 unddenWerbungsko-
sten-Pauschbetragnach $ 9a Nr.1 zu kürzen,soweit
sie nichtbeiderErmittlungderEinkünfteaus nichtselb-
ständiger Arbeit berücksichtigt worden sind.

8 33
Außergewöhnliche Belastungen

(1) ErwachseneinemSteuerpflichtigenzwangsläufig
größereAufwendungenals der überwiegendenMehr-
zahlderSteuerpflichtigengleicherEinkommensverhält-
nisse, gleicher Vermögensverhältnisseund gleichen
Familienstands(außergewöhnlicheBelastung),so wird
auf Antrag die Einkommensteuer dadurch ermäßigt, daß
derTeil derAufwendungen,der diedemSteuerpflichti-
gen zumutbare Belastung (Absatz 3) übersteigt, vom
Gesamtbetragder Einkünfteabgezogenwird.
(2) AufwendungenerwachsendemSteuerpflichtigen

zwangsläufig,wenner sich ihnenaus rechtlichen,tat-
sächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen
kann und soweit die Aufwendungenden Umständen
nach notwendig sind und einen angemessenen Betrag
nichtübersteigen.Aufwendungen,diezu denBetriebs-
ausgaben, Werbungskosten oder Sonderausgaben
gehören,bleibendabeiaußerBetracht;das giltfürAuf-
wendungenimSinnedes 8 10Abs. 1Nr.7 nurinsoweit,
als siealsSonderausgabenabgezogenwerdenkönnen.



Aufwendungen,die durch Diätverpflegungentstehen,
könnennichtals außergewöhnlicheBelastungberück-
sichtigtwerden.
(3) Die zumutbareBelastungbeträgt

über
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1. bei Steuerpflichtigen,
die keineKinder habenund
bei denen die Einkommensteuer
a) nach $ 32a Abs. 1,........ 5 6 7
b) nach $ 32a Abs. 5 oder6

(Splitting-Verfahren)....... 4 5 6
zu berechnenist;

2. bei Steuerpflichtigenmit
a) einemKind oder

zwei Kindern, ............. 2 3 4
b) dreiodermehrKindern .... 1 1 2

vomHundertdes
Gesamtbetrags
der Einkünfte.

Als Kinderdes Steuerpflichtigenzählen
1. Kinder imSinne des $ 32 Abs.4 bis 7 und
2. KinderimSinnedes $ 32Abs.4 Satz 1,Abs. 5 bis 7,

die nach $32 Abs.4 Sätze 2 und 3 demanderen
Elternteilzugeordnetwerdenunddenengegenüber
der Steuerpflichtige seiner Unterhaltsverpflichturg
für den Veranlagungszeitraum nachkommt.

833a
AußergewöhnlicheBelastungin besonderenFällen
(1) ErwachseneinemSteuerpflichtigenzwangsläufig

(8 33Abs. 2) AufwendungenfürdenUnterhaltund.eine
etwaige Berufsausbildung von Personen, für die imVer-
anlagungszeitraumweder der Steuerpflichtigenoch
eine andere Person Anspruch auf Kindergeld nach dem
Bundeskindergeldgesetzoder auf andere Leistungen
fürKinder($8 Abs. 1 Bundeskindergeldgesetz)hat,so
wird auf Antrag die Einkommensteuer dadurch ermäßigt,
daß die Aufwendungen,höchstens jedoch ein Betrag
von 3600 Deutsche Mark im Kalenderjahrfür jede
unterhaltenePerson,vomGesamtbetragder Einkünfte
abgezogenwerden.Voraussetzungist, daß die unter-
haltene Person kein oder nur ein geringes Vermögen
besitzt.Hat die unterhaltenePerson andereEinkünfte
oder Bezüge, die zur Bestreitung des Unterhalts
bestimmtoder geeignetsind, so vermindertsich der
Betragvon 3600 DeutscheMark umden Betrag,um
dendiese EinkünfteundBezügedenBetragvon4 200
DeutscheMarkübersteigen.IstdieunterhaltenePerson
nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, so kön-
nendie Aufwendungennurabgezogenwerden,soweit
sie nach den Verhältnissendes Wohnsitzstaatesder
unterhaltenen Person notwendig und angemessen sind,
höchstensjedoch der Betrag,der sich nach den Sät-
zen 1 bis 3 ergibt;ob derSteuerpflichtigesich denAuf-
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wendungen aus rechtlichen, tatsächlichen oder sitt-
lichenGründennichtentziehenkann, ist nach inländi-
schen Maßstäbenzu beurteilen.Werdendie Aufwen-
dungen für eine unterhaltenePerson von mehreren
Steuerpflichtigengetragen,so wird bei jedemder Teil
des sich hiernachergebendenBetragsabgezogen,der
seinemAnteil am Gesamtbetragder Leistungenent-
spricht.
(1a) Kommt der Steuerpflichtigefür den Veranla-

gungszeitraumseiner Unterhaltsverpflichtunggegen-
übereinemKind nach,das demanderenElternteilzu-
zuordnenundbei diesemzu berücksichtigenist ($ 32
Abs. 4 bis7), so wird auf Antragein Betragvon 600
Deutsche Mark im Kalenderjahr vom Gesamtbetrag der
Einkünfteabgezogen.
(2) ErwachseneinemSteuerpflichtigenAufwendun-

gen für die Berufsausbildungeines Kindes, für das er
AnspruchaufKindergeldnachdemBundeskindergeld-
gesetz oder auf andere Leistungen für Kinder (8 8 Abs. 1
Bundeskindergeldgesetz)hat,sowerdenaufAntragdie
folgendenBeträge (Ausbildungsfreibeträge)vom Ge-
samtbetragder Einkünfteabgezogen:
1. für ein Kind, das das 18. Lebensjahr vollendet hat,

a) einBetragvon1 200DeutscheMarkimKalender-
jahr,wenndasKindimHaushaltdesSteuerpflich-
tigenuntergebrachtist,

b) einBetragvon2 100DeutscheMarkimKalender-
jahr,wenndas Kind auswärtiguntergebrachtist;

2. fürein Kind,das das 18.Lebensjahrnochnichtvoll-
endet hat, ein Betrag von 900 Deutsche Mark im
Kalenderjahr,wenn das Kind auswärtig unterge-
brachtist.

Die Ausbildungsfreibeträge vermindern sich jeweils um
die eigenenEinkünfteundBezügedes Kindes,die zur
BestreitungseinesUnterhaltsoderseinerBerufsausbil-
dungbestimmtodergeeignetsind, soweitdiese 2 400
Deutsche Mark im Kalenderjahr übersteigen, sowie um
die von dem Kind als Ausbildungshilfe aus öffentlichen
Mittelnoder von Förderungseinrichtungen,die hierfür
öffentlicheMittelerhalten,bezogenenZuschüsse. Für
ein nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtiges
KindmindernsichdievorstehendenBeträgenachMaß-
gabe des Absatzes 1 Satz 4. Liegen bei einem unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtigenElternpaar die
Voraussetzungendes 8 26Abs. 1 Satz 1 nichtvorund
hateinElternteilfürdas inBerufsausbildungbefindliche
Kind Anspruch auf Kindergeld nach dem Bundeskinder-
geldgesetzoderaufandereLeistungenfür Kinder ($ 8
Abs. 1 Bundeskindergeldgesetz),so wird bei jedem
Elternteil,demAufwendungenfürdie Berufsausbildung
des Kindes erwachsen, die Hälfte des sich nach den
Sätzen 1 bis 3 ergebendenBetrags abgezogen.Die
Elternkönnenbei einer Veranlagungzur Einkommen-
steuergemeinsamfür denVeranlagungszeitraumeine
andereAufteilungbeantragen;eineÄnderungderbean-
tragtenAufteilungist nicht zulässig.Hat nachweislich
ein ElternteilalleinAufwendungenfürdieBerufsausbil-
dung des Kindes getragen, so wird bei seiner Veranla-
gungzurEinkommensteuerdersich nachdenSätzen 1
bis 3 ergebendeBetraginvollerHöheabgezogen,auch
wenndieserElternteilkeinenAnspruchauf Kindergeld
nachdemBundeskindergeldgesetzoderaufandereLei-
stungenfür Kinder (8 8 Abs. 1 Bundeskindergeldge-
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setz) hat.Die Sätze 4 bis 6 sindaufdie Fälle entspre-
chend anzuwenden, in denen für ein Kind ein anderer
Steuerpflichtigerals ein gegenüberdem Kind unter-
haltspflichtiger Elternteil Anspruch auf Kindergeld nach
dem Bundeskindergeldgesetz oder auf andere
Leistungen für Kinder (8 8 Abs. 1 Bundeskindergeldge-
setz) hat.
(3) Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendun-

gen durch die Beschäftigung einer Hausgehilfin oder
Haushaltshilfe, wenn
1. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd getrennt

lebenderEhegattedas 60. Lebensjahrvollendethat
oder

2. derSteuerpflichtigeoderseinnichtdauerndgetrennt
lebender Ehegatte oder ein zu seinem Haushalt
gehörigesKind imSinnedes $ 32Abs.4 Satz 1oder
eine andere zu seinem Haushalt gehörige unterhal-
tene Person, für die eine Ermäßigung nach Absatz 1
gewährt wird, nicht nur vorübergehend körperlich
hilflos oder schwer körperbehindertist oder die
Beschäftigung einer Hausgehilfin oder einer Haus-
haltshilfe wegen Krankheit einer der genannten Per-
sonenerforderlichist,

sowirdaufAntragdieEinkommensteuerdadurchermä-
Bigt,daßdieAufwendungen,höchstens1200Deutsche
Mark im Kalenderjahr, vom Gesamtbetrag der Einkünfte
abgezogen werden. Wird hiernach eine Steuerermäßi-
gung nicht gewährt, so kann ein Betrag von 1200 Deut-
sche Mark abgezogenwerden,wennder Steuerpflich-
tige oder sein nicht dauernd getrennt lebender Ehegatte
in einem Heimoder dauernd zur Pflege untergebracht ist
unddieAufwendungenfürdieUnterbringungKostenfür
Dienstleistungen,diemitdeneneinerHausgehilfinoder
Haushaltshilfe vergleichbar sind, enthalten. Ehegatten,
beidenendieVoraussetzungendes $ 26 Abs. 1vorlie-
gen, können für die Zeit des Vorliegens der Vorausset-
zungendesSatzes 1oder2denBetragvon1200Deut-
sche Mark insgesamt nur einmal abziehen.

(4) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die in den
Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen nicht
vorgelegenhaben,ermäßigensich die dortbezeichne-
ten Beträge um je ein Zwölftel.

(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 und der
Absätze 2 und 3 kann wegen der in diesen Vorschriften
bezeichnetenAufwendungender Steuerpflichtigeeine
Steuerermäßigungnach 8 33 nicht in Anspruch neh-
men.

8 33b
Pauschbeträge für Körperbehinderte

undHinterbliebene
{1)Wegender außergewöhnlichenBelastungen,die

Körperbehindertenunmittelbarinfolgeihrer Körperbe-
hinderung erwachsen, wird auf Antrag ohne Kürzung um
die zumutbare Belastung ($ 33 Abs. 3) ein Pausch-
betrag abgezogen, wenn nicht Aufwendungen nachge-
wiesen oder glaubhaft gemacht werden, die bei Anwen-
dung des $ 33 zu einem höheren Abzugsbetrag führen.

(2) Die Pauschbeträge erhalten
1. Körperbehinderte,deren Minderungder Erwerbs-

fähigkeitaufwenigerals 50 vomHundert,abermin-
destens25 vomHundertfestgestelltist,wenn

a) demKörperbehindertenwegen seiner Behinde-
rung nach gesetzlichen Vorschriften Renten oder
anderelaufendeBezügezustehen,undzwarauch
dann,wenndas Recht auf die Bezüge ruhtoder
derAnspruchaufdieBezügedurchZahlungeines
Kapitalsabgefundenwordenist, oder

b) dieKörperbehinderungzueineräußerlicherkenn-
baren dauernden Einbuße der körperlichen
Beweglichkeitgeführt hat oder auf einer typi-
schenBerufskrankheitberuht;

2. Körperbehinderte,deren Minderungder Erwerbs-
fähigkeit auf mindestens 50 vom Hundert festgestellt
ist.

(3)DieHöhedesPauschbetragsrichtetsichnachder
dauerndenMinderungderErwerbsfähigkeitdesKörper-
behinderten,soweitdiesenichtüberwiegendaufAlters-
erscheinungen beruht. Als Pauschbeträge werden
gewährt:

i einerMinderunStufe derErmorbsfählakeitum
vH vH. DM

1 25 bis 34 600
2 35bis 44 840
3 45bis 54 1110

4 55 bis 64 1410
5 65bis 74 1740
6 75bis 84 2070
7 85 bis 90 2400
8 91 bis 100 (Erwerbsunfähigkeit)| 2760

Für Blinde und für Körperbehinderte, die infolge der
Körperbehinderungständigso hilflossind,daßsie nicht
ohne fremdeWartung und Pflege bestehen können,
erhöhtsichderPauschbetragauf7 200DeutscheMark.

(4) Personen, denen laufende Hinterbliebenenbezüge
bewilligt worden sind, erhalten auf Antrag einen
Pauschbetrag von 720 Deutsche Mark, wenn die Hinter-
bliebenenbezügegeleistetwerden
1. nach dem Bundesversorgungsgesetzoder einem

anderenGesetz, das die Vorschriftendes Bundes-
versorgungsgesetzes über Hinterbliebenenbezüge
für entsprechendanwendbarerklärt,oder

2. nachdenVorschriftenüberdiegesetzlicheUnfallver-
. sicherungoder

3. nach den beamtenrechtlichenVorschriftenan Hin-
terbliebene eines an den Folgen eines Dienstunfalls
verstorbenenBeamtenoder

4. nach den Vorschriften des Bundesentschädigungs-
gesetzes über die Entschädigungfür Schäden an
Leben,KörperoderGesundheit.

Der Pauschbetragwird auch danngewährt,wenndas
Recht auf die Bezüge ruht oder der Anspruchauf die
BezügedurchZahlungeinesKapitalsabgefundenwor-
denist.

(5)StehtderPauschbetragfürKörperbehinderteoder
der Pauschbetragfür HinterbliebeneeinemKind des
Steuerpflichtigen($ 32 Abs. 4 bis 7) zu, so wird vor-
behaltlichder Sätze 2 bis 5 der Pauschbetrag auf
Antrag auf den Steuerpflichtigen übertragen, wenn ihn
das KindnichtinAnspruchnimmt.IstdasKind inFällen,



in denen bei einem unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtigenElternpaardie Voraussetzungendes $ 26
Abs. 1Satz 1 nichtvorliegen,fürdeneinenElternteilein
Kind im Sinne des $32 Abs.4 bis7 und kommtder
andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung gegen-
über dem Kind für den Veranlagungszeitraum nach, so
wird der Pauschbetrag auf jeden Elternteil zur Hälfte
übertragen. Die Eltern können bei einer Veranlagung zur
Einkommensteuer gemeinsam für den Veranlagungs-
zeitraumeineandereAufteilungbeantragen;in diesem

Aufwendungen, für die der Pauschbetrag für Körper-
behindertegilt,nichtinAnspruchgenommenwerden,es
sei denn,daßderandereElternteilkeinesteuerpflichti-
genEinkünftehat.EineÄnderungderbeantragtenAuf-
teilung ist nicht zulässig. Hat imFall des Satzes 2 nach-
weislich ein Elternteil allein Aufwendungenfür den
Unterhaltdes Kindes getragen,so wirdbei seinerVer-
anlagungzur Einkommensteuerder Pauschbetragauf
ihn in voller Höhe übertragen.

(6) Die Bundesregierungwird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mitZustimmung des Bundesrates zu
bestimmen,wie nachzuweisenist, daß die Vorausset-
zungen für die Inanspruchnahme der Pauschbeträge
vorliegen.

833c
KinderbetreuungskostenAlleinstehnder

(1) Aufwendungen für Dienstleistungen zur Betreu-
ung eines zum Haushalt eines Alleinstehenden gehö-
rendenKindes ($ 32 Abs. 4 Satz 1),das unbeschränkt
einkommensteuerpflichtigist undzu Beginndes Kalen-
derjahrsdas 16. Lebensjahrnoch nichtvollendethat,
geltenals außergewöhnlicheBelastung im Sinne des
$ 33,soweitdieAufwendungenwegenErwerbstätigkeit
erwachsen. Die Aufwendungen können nur berücksich-
tigtwerden,soweitsie denUmständennachnotwendig
sind und einen angemessenenBetrag nicht überstei-
gen. Aufwendungen für Unterricht, die Vermittlung
besonderer Fähigkeiten, sportliche und andere Freizeit-
betätigungen werden nicht berücksichtigt.

(2) Alleinstehend sind Unverheiratete sowie Verhei-
ratete,dievonihremEhegattendauerndgetrenntleben.
Als alleinstehendgeltenauchVerheiratete,derenEhe-
gatte nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist.

(3) Der nach Absatz 1 abzuziehende Betrag darf bei
AlleinstehendenmiteinemKind (Absatz1Satz 1)4 000
Deutsche Mark im Kalenderjahr nicht übersteigen.
Dieser Betrag erhöht sich für jedes weitere Kind um
2 000 Deutsche Mark. Für jeden vollen Kalendermonat,
in dem die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vor-
gelegen haben, ermäßigt sich der für das Kind in
Betracht kommende Höchstbetrag oder Erhöhungsbe-
tragumeinZwölftel.Gehörtedas Kindgleichzeitigzum
Haushalt von zwei Alleinstehenden, so steht jedem von
ihnen der maßgebende Höchstbetrag oder Erhöhungs-
betragzur Hälftezu.
(4) Für Aufwendungen im Sinne des Absatzes 1 wird

bei AlleinstehendenmiteinemKind (Absatz 1 Satz 1)
mindestensein Pauschbetragvon480 DeutscheMark
im Kalenderjahrabgezogen.Der Pauschbetragerhöht
sich für jedes weitere Kind um 480 Deutsche Mark.
Absatz 3 Sätze 3 und4 gilt entsprechend.
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834
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften
(t) Sind in dem EinkommenaußerordentlicheEin-

künfteenthalten,so istaufAntragdiedaraufentfallende
Einkommensteuernach einemermäßigtenSteuersatz
zu bemessen; der ermäßigte Steuersatz beträgt die
Hälfte des durchschnittlichenSteuersatzes,der sich
ergebenwürde,wenn die tariflicheEinkommensteuer

zuzüglich der nach einem Abkommen zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung von der Einkommensteuer frei-
gestellten ausländischen Einkünfte zu bemessen wäre.
Aufdas restlichezuversteuerndeEinkommenistvorbe-
haltlichdesAbsatzes3 unddes $34 bdieEinkommen-
steuertabelle anzuwenden. Die Sätze 1 und 2 gelten
nicht,wenn der Steuerpflichtigeauf die außerordent-
lichenEinkünfteganz oder teilweise$ 6b oder $ 6c
anwendet.

(2) Als außerordentlicheEinkünfte im Sinne des
Absatzes 1 kommen nur in Betracht
1. Veräußerungsgewinneim Sinne der $$ 14, 14a

Abs. 1, 88 16, 17 und 18Abs. 3;
2. EntschädigungenimSinne des $ 24.Nr. 1;
3. NutzungsvergütungenundZinsenimSinnedes $ 24

Nr.3, soweitsie füreinenZeitraumvonmehrals drei
Jahren nachgezahltwerden.

(3) Einkünfte,die die Entlohnungfür eine Tätigkeit
darstellen,diesich übermehrereJahre erstreckt,unter-
liegen der Einkommensteuer zu den gewöhnlichen
Steuersätzen. Zum Zweck der Einkommensteuerveran-
lagungkönnen diese Einkünfteauf die Jahre verteilt
werden,inderenVerlaufsie erzieltwurden,undals Ein-
künfte eines jeden dieser Jahre angesehen werden,
vorausgesetzt,daß die Gesamtverteilungdrei Jahre
nichtüberschreitet.

8344
(weggefallen)

834b
Steuersätzebei außerordentlichenEinkünften

aus Forstwirtschaft
(1)WirdeinBestandsvergleichfürdas stehendeHolz

nicht vorgenommen, so sind auf Antrag die ermäßigten
Steuersätze dieser Vorschrift auf Einkünfteaus den
folgenden Holznutzungsarten anzuwenden:

1. AußerordentlicheHolznutzungen.Das sind Nutzun-
gen,die außerhalbdes festgesetztenNutzungssat-
zes (Absatz 4 Nr. 1) anfallen,wenn sie aus wirt-
schaftlichenGründenerfolgtsind. Bei der Bemes-
sungistdieaußerordentlicheNutzungdes laufenden
Wirtschaftsjahrs um die in den letzten drei Wirt-
schaftsjahren eingesparten Nutzungen (nachgeholte
Nutzungen)zu kürzen.AußerordentlicheNutzungen
undnachgeholteNutzungenliegennur insoweitvor,
als dieumdieHolznutzungeninfolgehöhererGewalt
(Nummer2) verminderteGesamtnutzungden Nut-
zungssatz übersteigt;
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2. HolznutzungeninfolgehöhererGewalt (Kalamitäts-
nutzungen). Das sind Nutzungen, die durch
Eis-, Schnee-,WindbruchoderWindwurf,Erdbeben,
Bergrutsch, Insektenfraß, Brand oder ein anderes
Naturereignis, das in seinen Folgen den angeführten
Ereignissen gleichkommt, verursacht werden. Zu
diesenrechnennichtdie Schäden,die in der Forst-
wirtschaft regelmäßig entstehen.

(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus den einzelnen
Holznutzungsartensind
1. die persönlichen und sachlichen Verwaltungskosten,

Grundsteuer und Zwangsbeiträge, soweit sie zu den
festen Betriebsausgabengehören,bei den Einnah-
menaus ordentlichenHolznutzungenund Holznut-
zungen infolge höhererGewalt, die innerhalbdes
Nutzungssatzes (Absatz 4 Nr. 1) anfallen, zu berück-
sichtigen.Sie sind entsprechendder Höheder Ein-
nahmen aus den bezeichneten Holznutzungen auf
diesezu verteilen;

2. die anderen Betriebsausgabenentsprechendder
Höhe der Einnahmen aus allen Holznutzungsarten
auf diese zu verteilen.

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich

1. bei Einkünften aus außerordentlichen Holznutzungen
im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 nach den Steuersät-
zen des 8 34 Abs. 1 Satz 1;

2. bei Einkünften aus nachgeholtenNutzungen im
Sinnedes Absatzes 1 Nr. 1 nachdemdurchschnitt-
lichenSteuersatz,der sich bei Anwendungder Ein-
kommensteuertabelle auf das Einkommen ohne
Berücksichtigung der Einkünfte aus außerordent-
lichen Holznutzungen, nachgeholten Nutzungen und
HolznutzungeninfolgehöhererGewaltergibt,minde-
stens jedochauf 10 vomHundertder Einkünfteaus
nachgeholten Nutzungen;

3. bei Einkünftenaus Holznutzungeninfolge höherer
Gewalt imSinne des Absatzes 1 Nr. 2,
a) soweit sie im Rahmen des Nutzungssatzes

(Absatz 4 Nr. 1) anfallen, nach den Steuersätzen
der Nummer 1,

b) soweit sie den Nutzungssatzübersteigen,nach
den halben Steuersätzen der Nummer 1,

c) soweitsie dendoppeltenNutzungssatzüberstei-
gen, nach einem Viertel der Steuersätze der Num-
mer 1.

(4) Die Steuersätzedes Absatzes 3 sind nur unter
den folgenden Voraussetzungen anzuwenden:
1. Auf Grund eines amtlich anerkannten Betriebsgut-

achtensoderdurcheinBetriebswerkmußperiodisch
für zehn Jahre ein Nutzungssatz festgesetzt sein.
Dieser mußden Nutzungenentsprechen,die unter
BerücksichtigungdervollenjährlichenErtragsfähig-
keit des Waldes in Festmeternnachhaltigerzielbar
sind;

2. die ineinemWirtschaftsjahrerzieltenverschiedenen
Nutzungen müssen mengenmäßig nachgewiesen
werden;

3. Schäden infolgehöhererGewaltmüssenunverzüg-
lich nach Feststellung des Schadensfalls dem
zuständigenFinanzamtmitgeteiltwerden.

V. Steuerermäßigungen

1. Steuerermäßigung
bei ausländischenEinkünften

834c
(1) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die mit aus-

ländischenEinkünftenin demStaat, aus demdie Ein-
künftestammen,zu einerder deutschenEinkommen-
steuer entsprechenden Steuer herangezogen werden,
ist die festgesetzteund gezahlteundkeinemErmäßi-
gungsanspruch mehr unterliegende ausländische
Steuer auf die deutsche Einkommensteuer anzurech-
nen,dieaufdieEinkünfteaus diesemStaatentfällt.Die
aufdieseausländischenEinkünfteentfallendedeutsche
Einkommensteuerist in derWeise zu ermitteln,daßdie
sichbeiderVeranlagungdeszuversteuerndenEinkom-
mens(einschließlichderausländischenEinkünfte)nach
den8$ 32 a,32 b,34 und34 bergebendedeutscheEin-
kommensteuerimVerhältnisdieserausländischenEin-
künftezumGesamtbetragderEinkünfteaufgeteiltwird.
Die ausländischen Steuern sind nur insoweit anzurech-
nen,als sieaufdieimVeranlagungszeitraumbezogenen
Einkünfteentfallen.
(2) StattderAnrechnung(Absatz1) ist dieausländi-

sche SteueraufAntragbeiderErmittlungdesGesamt-
betragsder Einkünfteabzuziehen.
(3) Bei unbeschränktSteuerpflichtigen,bei denen

eine ausländische Steuer vom Einkommen nach
Absatz1 nicht angerechnetwerden kann, weil die
Steuer nicht der deutschen Einkommensteuer.ent-
sprichtodernichtin demStaat erhobenwird,aus dem
die Einkünftestammen,oderweil keineausländischen
Einkünftevorliegen,ist die festgesetzteund gezahlte
undkeinemErmäßigungsanspruchmehrunterliegende
ausländischeSteuerbeiderErmittlungdes Gesamtbe-
trags der Einkünfte abzuziehen, soweit sie auf Einkünfte
entfällt, die der deutschen Einkommensteuerunter-
liegen.
(4)StattderAnrechnungoderdes Abzugseineraus-

ländischen Steuer (Absätze 1 bis 3) ist bei unbe-
schränktSteuerpflichtigenaufAntragdie aufausländi-
scheEinkünfteausdemBetriebvonHandelsschiffenim
internationalen Verkehr entfallende Einkommensteuer
nach dem ermäßigtenSteuersatz des 834 Abs. 1
Satz 1zu bemessen;aufdas restlichezuversteuernde
Einkommenist 8 34Abs. 1Satz 2 sinngemäßanzuwen-
den.HandelsschiffewerdeniminternationalenVerkehr
betrieben,wenn eigene oder gecharterte Handels-
schiffe, die im Wirtschaftsjahr überwiegend in einem
inländischenSeeschiffsregistereingetragensind und
die Flagge der Bundesrepublik Deutschland führen, in
diesemWirtschaftsjahrüberwiegendzur Beförderung
von Personen und Gütern imVerkehr mitoder zwischen
ausländischenHäfen, innerhalbeines ausländischen
Hafens oder zwischen einem ausländischen Hafen und
derfreienSeeeingesetztwerden.ZumBetriebvonHan-
delsschiffeniminternationalenVerkehrgehörtauchdie
Vercharterungvon Handelsschiffenfür die in Satz2
bezeichnetenZwecke, wenn die Handelsschiffevom
Verchartererausgerüstetworden sind, sowie die mit
demBetriebundderVercharterungvonHandelsschiffen
in unmittelbaremZusammenhangstehendenNeben-



und Hilfsgeschäfte. Als ausländische Einkünfte im
Sinne des Satzes 1 gelten, wenn ein Gewerbebetrieb
ausschließlich den Betrieb von Handelsschiffen im
internationalen Verkehr zum Gegenstand hat, 80 vom
Hundert des Gewinns dieses Gewerbebetriebs. Ist
Gegenstandeines Gewerbebetriebsnichtausschließ-
lich der Betrieb von Handelsschiffen im internationalen
Verkehr, so gelten 80 vom Hundert des Teils des
Gewinns des Gewerbebetriebs, der auf den Betrieb von
HandelsschiffeniminternationalenVerkehrentfällt,als
ausländische Einkünfte im Sinne des Satzes 1; in
diesemFall ist Voraussetzungfür dieAnwendungdes
Satzes 1,daßdieserTeil desGewinnsgesondertermit-
teltwird.DieSätze 1 und3 bis 5 sindsinngemäßanzu-
wenden, wenn eigene oder gecharterte Schiffe, die im
Wirtschaftsjahr überwiegend in einem inländischen
Seeschiffsregister eingetragen sind und die Flagge der
BundesrepublikDeutschlandführen, in diesemWirt-
schaftsjahr überwiegend außerhalb der deutschen
Hoheitsgewässer zur Aufsuchung von Bodenschätzen
oder zur Vermessung von Energielagerstätten unter
demMeeresbodeneingesetztwerden.
(5) DieoberstenFinanzbehördenderLänderkönnen

mit Zustimmung des Bundesministers der Finanzen die
auf ausländische Einkünfte entfallende deutsche Ein-
kommensteuer ganz oder zum Teil erlassen oder in
einem Pauschbetrag festsetzen, wenn es aus volkswirt-
schaftlichenGründenzweckmäßigist oderdieAnwen-
dung des Absatzes 1 besonders schwierig ist.

(6) Die Absätze 1 bis 3 sind vorbehaltlich der Sätze 2
und 3 nicht anzuwenden, wenn die Einkünfte aus einem
ausländischen Staat stammen, mit dem ein Abkommen
zur Vermeidungder Doppelbesteuerungbesteht.So-
weit in einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerungdieAnrechnungeinerausländischenSteuer
auf die deutsche Einkommensteuer vorgesehen ist, sind
Absatz 1Sätze 2 und3 undAbsatz2 entsprechendauf
die nach dem Abkommen anzurechnende ausländische
Steuer anzuwenden. Wird bei Einkünften aus einem
ausländischen Staat, mit dem ein Abkommen zur Ver-
meidungderDoppelbesteuerungbesteht,nachdenVor-
schriften dieses Abkommens die Doppelbesteuerung
nichtbeseitigtoder beziehtsich das Abkommennicht
aufeineSteuervomEinkommendiesesStaates,so sind
dieAbsätze 1 und2 entsprechendanzuwenden.

(7) Durch Rechtsverordnung können Vorschriften
erlassen werden über
1. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn die

ausländischen Einkünfte aus mehreren fremden
Staaten stammen,

2. denNachweisüberdie Höheder festgesetztenund
gezahlten ausländischen Steuern,

3. die Berücksichtigungausländischer Steuern, die
nachträglicherhobenoderzurückgezahltwerden.

8 34d
Ausländische Einkünfte

AusländischeEinkünfteimSinne des 8 34c Abs. 1
bis 5 sind
1. Einkünfte aus einer in einem ausländischen Staat

betriebenenLand- und Forstwirtschaft(88 13 und

14)undEinkünftederindenNummern3,4,6, 7und8
Buchstabe c genannten Art, soweit sie zu den Ein-
künftenaus Land- undForstwirtschaftgehören;

a) diedurcheineineinemausländischenStaatbele-
gene Betriebsstätte oder durch einen in einem
ausländischenStaat tätigenständigenVertreter
erzieltwerden, und Einkünfteder in den Num-
mern3, 4, 6, 7 und8 Buchstabec genanntenArt,
soweitsie zudenEinkünftenausGewerbebetrieb
gehören,

b) die aus Bürgschafts-undAvalprovisionenerzielt
werden, wenn der Schuldner Wohnsitz,
Geschäftsleitungoder Sitz in einem ausländi-
schen Staat hat, oder
die durchden Betriebeigeneroder gecharterter
Seeschiffe oder Luftfahrzeugeaus Beförderun-
gen zwischenausländischenodervon ausländi-
schen zu inländischen Häfen erzielt werden, ein-
schließlich der Einkünfte aus anderen mit solchen
Beförderungenzusammenhängenden,sich auf
dasAuslanderstreckendenBeförderungsleistun-
gen,

c =

einemausländischenStaatausgeübtoderverwertet
wirdoderwordenist,undEinkünfteder indenNum-
mern4,6,7und8Buchstabec genanntenArt,soweit
sie zudenEinkünftenaus selbständigerArbeitgehö-
ren;

a) Wirtschaftsgütern, die zum Anlagevermögen
eines Betriebs gehören,wenn die Wirtschafts-
güter in einem ausländischen Staat belegen sind,

b) Anteilen an Kapitalgesellschaften,wenn die
GesellschaftGeschäftsleitungoderSitz ineinem
ausländischenStaat hat;

einemausländischenStaat ausgeübtoder,ohne im
Inland ausgeübt zu werden oder worden zu sein, in
einem ausländischen Staat verwertet wird oder wor-
den ist, und Einkünfte, die von ausländischen öffent-
lichenKassen mitRücksichtaufein gegenwärtiges
oderfrüheresDienstverhältnisgewährtwerden.Ein-
künfte, die von inländischen öffentlichen Kassen ein-
schließlich der Kassen der Deutschen Bundesbahn
und der DeutschenBundesbankmit Rücksicht auf
ein gegenwärtigesoder früheres Dienstverhältnis
gewährt werden, gelten auch dann als inländische
Einkünfte,wenndieTätigkeitineinemausländischen
Staat ausgeübtwirdoderwordenist;

SchuldnerWohnsitz,Geschäftsleitungoder Sitz in
einemausländischenStaat hatoderdas Kapitalver-
mögendurch ausländischenGrundbesitzgesichert
ist;

soweitdas unbeweglicheVermögenoderdie Sach-
inbegriffeineinemausländischenStaatbelegenoder
die Rechte zur Nutzung in einem ausländischen
Staat überlassenwordensind;



1024

8. sonstige Einkünfte im Sinne des 8 22, wenn
a) der zur Leistung der wiederkehrendenBezüge

VerpflichteteWohnsitz, Geschäftsleitung oder
Sitz in einemausländischenStaat hat,

b) beiSpekulationsgeschäftendieveräußertenWirt-
schaftsgüterin einemausländischenStaat bele-
gen sind,

c) bei Einkünftenaus Leistungeneinschließlichder
Einkünfte aus Leistungen im Sinne des $ 49
Abs. 1 Nr. 9 der zur Vergütung der Leistung Ver-
pflichtete Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz in
einemausländischenStaat hat.

2. Steuerermäßigung
bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft

834e
(1) Die tarifliche Einkommensteuer ermäßigt sich vor-

behaltlichdesAbsatzes2umdieEinkommensteuer,die
auf den Gewinn des Veranlagungszeitraums aus einem
land- und forstwirtschaftlichenBetrieb entfällt,höch-
stens jedoch um 2000 Deutsche Mark, wenn der
Gewinn des im Veranlagungszeitraum beginnenden
Wirtschaftsjahrs nicht nach $ 13 a ermittelt worden ist
und den Betrag von 50 000 Deutsche Mark nicht über-
steigt.Beträgtder Gewinnmehrals 50000 Deutsche
Mark, so vermindertsich der Höchstbetrag für die
‚ Steuerermäßigungum20vomHundertdesBetrags,um
den der Gewinn den Betrag von 50 000 Deutsche Mark
übersteigt.Sind an einemsolchen land- undforstwirt-
schaftlichenBetriebmehrereSteuerpflichtigebeteiligt,
so ist der Höchstbetragfür die Steuerermäßigungauf
die Beteiligten nach ihremBeteiligungsverhältnis aufzu-
teilen.DieAnteilederBeteiligtenan demHöchstbetrag
für die Steuerermäßigung sind gesondert festzustellen
(8 179Abgabenordnung).
(2)DieSteuerermäßigungdarfbeimSteuerpflichtigen

nichtmehrals insgesamt2000 DeutscheMark betra-
gen. Die auf den Gewinn des Veranlagungszeitraums
nach Absatz1 Satz1 entfallendeEinkommensteuer
bemißtsich nach dem durchschnittlichenSteuersatz
der tariflichen Einkommensteuer;dabei ist dieser
Gewinn umden Teil des Freibetrags nach 8 13 Abs. 3 zu
kürzen,der demVerhältnisdes Gewinns zu den Ein-
künften des Steuerpflichtigen aus Land- und Forstwirt-
schaft vor Abzug des Freibetragsentspricht.Werden
Ehegatten nach den 88 26, 26 b zusammen veranlagt,
wird die Steuerermäßigungjedem der Ehegatten
gewährt,soweitsie InhaberoderMitinhaberverschiede-
ner land- und forstwirtschaftlicherBetriebe im Sinne
des Absatzes1 Satz1 sind.

2 a. Steuerermäßigungfür Steuerpflichtige
mitzwei undmehrKindernbei Inanspruchnahme

erhöhter Absetzungen nach 8 7b

834f
Bei Steuerpflichtigen, die erhöhte Absetzungen nach

8 7b in Anspruchnehmen,ermäßigtsich die tarifliche
Einkommensteuer, vermindert umdie sonstigen Steuer-
ermäßigungenmitAusnahmedes$ 35,aufAntragumje

600 DM für das zweite und jedes weitere Kind des
Steuerpflichtigen oder seines Ehegatten. Voraus-
setzung ist,
1. daßderSteuerpflichtigedasObjekt,beieinemZwei-

familienhausmindestenseineWohnung,zu eigenen
WohnzweckennutztoderwegendesWechsels des
Arbeitsortesnichtzu eigenenWohnzweckennutzen
kannund

2. daßes sich einschließlichdeserstenKindesumKin-
derimSinnedes $32Abs.4 Satz 1,Abs.5 bis7 han-
delt,diezumHaushaltdesSteuerpflichtigengehören
oder in demfür die erhöhtenAbsetzungenmaßge-
benden Begünstigungszeitraum gehört haben, wenn
dieseZugehörigkeitaufDauerangelegtist oderwar.

2b. Steuerermäßigung
bei Ausgabenzur Förderung
staatspolitischerZwecke

834g
Bei Steuerpflichtigen,die Ausgaben zur Förderung

staatspolitischerZweckeleisten,ermäßigtsichdietarif-
liche Einkommensteuer,vermindertum die sonstigen
SteuerermäßigungenmitAusnahmedes $ 35, um50
vomHundertder Ausgaben,höchstensum600 Deut-
scheMark,imFall derZusammenveranlagungvonEhe-
gatten höchstens um 1 200 Deutsche Mark.

3. Steuerermäßigung
bei BelastungmitErbschaftsteuer

8 35
Sind bei der Ermittlungdes EinkommensEinkünfte

berücksichtigtworden, die im Veranlagungszeitraum
oder in den vorangegangenenvier Veranlagungszeit-
räumenals Erwerb von Todes wegen der Erbschaft-
steuerunterlegenhaben,sowirdaufAntragdieumson-
stige Steuerermäßigungengekürzte tarifliche Ein-
kommensteuer,die aufdiese Einkünfteanteiligentfällt,
umden in Satz 2 bestimmten Hundertsatz ermäßigt. Der
Hundertsatzbemißtsich nach demVerhältnis,in dem
die festgesetzte Erbschaftsteuer zu dem Betrag steht,
der sich ergibt,wenn dem erbschaftsteuerpflichtigen
Erwerb (8 10 Abs. 1 Erbschaftsteuergesetz)die Frei-
beträgenach den $$ 16 und 17 und der steuerfreie
Betragnach$ 5 desErbschaftsteuergesetzeshinzuge-
rechnetwerden.Die Sätze 1 und2 geltennicht,soweit
Erbschaftsteuer nach $ 10 Abs. 1 Nr. 1 a abgezogen
wird.

VI. Steuererhebung

1. Erhebung der Einkommensteuer

8 36
EntstehungundTilgung der Einkommensteuer
(1) Die Einkommensteuerentsteht,soweit in diesem

Gesetznichtsanderesbestimmtist,mitAblaufdesVer-
anlagungszeitraums.



(2) Auf die Einkommensteuer werden angerechnet:
1. die für den VeranlagungszeitraumentrichtetenEin-

kommensteuer-Vorauszahlungen (8 37);
2. die durch Steuerabzug erhobene Einkommensteuer,
: soweitsie aufdie beiderVeranlagungerfaßtenEin-
künfte entfällt und nicht die Erstattungbeantragt
oder durchgeführt worden ist;

3. die Körperschaftsteuereiner unbeschränktkörper-
schaftsteuerpflichtigen Körperschaft oder Perso-
nenvereinigung in Höhe von 9/18der Einnahmen im
Sinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 1 oder2. Das gleichegilt
beiEinnahmenimSinnedes $ 20Abs. 2Nr.2 Buch-
stabe a, die aus der erstmaligenVeräußerungvon
Dividendenscheinenoder sonstigen Ansprüchen
durch den Anteilseigner erzielt worden sind; in
diesen Fällen beträgt die anrechenbare Körper-
schaftsteuerhöchstens%16desBetrags,deraufdie
veräußerten Ansprüche ausgeschüttet wird. Die
Anrechnungerfolgtunabhängigvonder Entrichtung
der Körperschaftsteuer. Die Körperschaftsteuer wird
nichtangerechnet:
a) in den Fällen des $ 36 a,
b) wenndie in den 88 44, 45 oder 46 des Körper-

schaftsteuergesetzes bezeichnete Bescheini-
gungnichtvorgelegtwordenist,

c) wenndieVergütungnachden88 36 b,36 c oder
36 d beantragtoderdurchgeführtwordenist,

d) wenn bei Einnahmenaus der Veräußerungvon
Dividendenscheinen oder sonstigen Ansprüchen
durchdenAnteilseignerdieveräußertenAnsprü-
cheerstnachAblaufdes Kalenderjahrsfälligwer-
den, das auf den Veranlagungszeitraum folgt,

e) wenn die Einnahmen nach einem Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung in dem ande-
renVertragsstaatbesteuertwerdenkönnen.

(3)DieSteuerbeträgenachAbsatz2 Nr.2 und3 sind
jeweils auf volle Deutsche Mark aufzurunden. Bei den
durch SteuerabzugerhobenenSteuern ist jeweils die
SummederBeträgeeinereinzelnenAbzugsteueraufzu-
runden; die Summe der von den Kapitalerträgen im
Sinne des $ 43 Abs. 1 Nr. 5 erhobenenKapitalertrag-
steuer ist gesondertaufzurunden.
(4) Wenn sich nach der Abrechnung ein Überschuß

zuungunsten des Steuerpflichtigenergibt, hat der
Steuerpflichtige (Steuerschuldner) diesen Betrag,
soweiterdenfälliggewordenen,abernichtentrichteten
Einkommensteuer-Vorauszahlungen entspricht, sofort,
im übrigen innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
des Steuerbescheidszu entrichten(Abschlußzahlung).
Wennsich nachderAbrechnungeinÜberschußzugun-
sten des Steuerpflichtigenergibt, wird dieser dem
Steuerpflichtigen nach Bekanntgabe des Steuerbe-
scheidsausgezahlt.Bei Ehegatten,dienachden$$ 26,
26 b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt wor-
densind,wirktdieAuszahlunganeinenEhegattenauch
für und gegen den anderen Ehegatten.

836a
Ausschlußder Anrechnung

von Körperschaftsteuer in Sonderfällen

(1) Die Anrechnungvon Körperschaftsteuernach
$ 36 Abs. 2 Nr.3 ist einemAnteilseignermit beherr-
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schendem Einfluß auf die ausschüttende Körperschaft
oder Personenvereinigungzu versagenoder bei ihm
rückgängig zu machen, soweit die anzurechnende Kör-
perschaftsteuer nicht durch die ihr entsprechende
gezahlte Körperschaftsteuer gedeckt ist und nach Be-
ginn der Vollstreckung wegen dieser rückständigen
Körperschaftsteuer anzunehmen ist, daß die vollstän-
digeEinziehungkeinenErfolghabenwird.Das gleiche
gilt für einenwesentlichbeteiligtenAnteilseignerohne
beherrschenden Einfluß.
(2) Absatz 1 ist nuranzuwenden,wennder beherr-

schende Einfluß oder die wesentlicheBeteiligungzu
einemZeitpunktinnerhalbderletztendreiJahre vordem
Jahr derAusschüttungbestandenhat.EinAnteilseigner
gilt als wesentlichbeteiligtim Sinne des Absatzes 1,
wenner zu mehrals 25 vomHundertunmittelbaroder
mittelbarbeteiligtwar.
(3)WirddieAnrechnungrückgängiggemacht,so ist

der Steuerbescheidzu ändern.
(4) Soweit die Körperschaftsteuer nachträglich

gezahlt wird, ist bei dem Anteilseigner die Anrechnung
durchzuführenundder Steuerbescheidzu ändern.

8 36b
Vergütungvon Körperschaftsteuer

(1) EinemAnteilseigner,derEinnahmenimSinnedes
& 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 bezieht und im Zeitpunkt ihres
Zufließens unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist,
wird die anrechenbareKörperschaftsteuerauf Antrag
vergütet,wennanzunehmenist,daßfür ihneineVeran-
lagung zur Einkommensteuer nicht in Betracht kommt.
8 36 Abs. 2 Nr.3 Sätze 1,3 und4 Buchstabenaund e
istentsprechendanzuwenden.DiefürdieHöhederVer-
gütung erforderlichen Angaben sind durch die Beschei-
nigungeines inländischenKreditinstitutsimSinne des
844 Abs. 1 Satz 3 oder des 845 des Körperschaft-
steuergesetzes nachzuweisen.

(2) Der Anteilseignerhat durcheine Bescheinigung
des für ihn zuständigenWohnsitzfinanzamtsnachzu-
weisen,daßer unbeschränkteinkommensteuerpflichtig
ist unddaß für ihn eine Veranlagungzur Einkommen-
steuer voraussichtlich nicht in Betracht kommt. Die
Bescheinigungist unterdemVorbehaltdes Widerrufs
auszustellen. Ihre Geltungsdauer darf höchstens drei
Jahre betragen;siemußamSchlußeinesKalenderjahrs
enden. Fordert das Finanzamt die Bescheinigung
zurück oder erkennt der Anteilseigner, daß die Voraus-
setzungen für ihre Erteilung weggefallen sind, so hat der
Anteilseigner dem Finanzamt die Bescheinigung
zurückzugeben.

(3) Für die Vergütung ist das Bundesamt für Finanzen
zuständig.Der Antrag ist nach amtlichvorgeschriebe-
nemMusterzu stellenundzu unterschreiben.
(4)DieAntragsfristendetam31.Dezemberdes Jah-

res, das demKalenderjahrfolgt,in demdie Einnahmen
zugeflossen sind. Die Frist kann nicht verlängert
werden.
(5) DieVergütungist ausgeschlossen,

1. wenn die Vergütungnach $ 36d beantragtoder
durchgeführtwordenist,
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2. wenn die vorgeschriebenenBescheinigungennicht
vorgelegtoderdurcheinenHinweisnach$ 45Abs. 2
des Körperschaftsteuergesetzesgekennzeichnet
wordensind.

836c
Vergütungvon Körperschaftsteuer
auf Grundvon Sammelanträgen

(1) Wird in den Fällen des $ 36b Abs. 1 der Antrag auf
Vergütungvon Körperschaftsteuerin Vertretungdes
Anteilseignersdurch eininländischesKreditinstitut
gestellt,so kann von der Übersendungder in $ 36b
Abs. 2 diesesGesetzesundin $ 44 Abs. 1 Satz 3 oder
in 8 45 des Körperschaftsteuergesetzesbezeichneten
Bescheinigungen abgesehen werden, wenn das Kredit-
institutversichert,
1. daß eine BescheinigungimSinne des 8 44 Abs. 1

Satz 3 oderdes $ 45 des Körperschaftsteuergeset-
zes nicht ausgestellt oder als ungültig gekennzeich-
net oder nach den Angaben des Anteilseigners
abhandengekommenodervernichtetist,

2. daßdieAktieimZeitpunktdesZufließensderEinnah-
menineinemaufdenNamendes Anteilseignerslau-
tenden Wertpapierdepot bei dem Kreditinstitut ver-
zeichnetwar,

3. daß ihmdie in $ 36 b Abs. 2 bezeichneteBescheini-
gungvorliegtund

4. daß die Angaben in dem Antrag wahrheitsgemäß
nachbestemWissenundGewissengemachtworden
sind.

ÜberAnträge,indenendasKreditinstitutversichert,daß
die Bescheinigung als ungültig gekennzeichnet oder
nach den Angaben. des Anteilseigners abhanden
gekommenodervernichtetist, hat es Aufzeichnungen
zu führen.DasRechtderFinanzbehördenzurErmittlung
des Sachverhaltsbleibtunberührt.
(2) Absatz 1 gilt entsprechendfürAnträge,die

1. eine Kapitalgesellschaftin Vertretungihrer Arbeit-
nehmerstellt, soweit es sich um Einnahmenaus
Anteilen handelt,die den Arbeitnehmernvon der
Kapitalgesellschaft überlassen worden sind und von
ihr oder eineminländischenKreditinstitutverwahrt
werden;

2. dervoneinerKapitalgesellschaftbestellteTreuhän-
derinVertretungderArbeitnehmerdieserKapitalge-
sellschaft stellt,soweit es sich umEinnahmenaus
Anteilen handelt,die den Arbeitnehmernvon der
Kapitalgesellschaftüberlassenwordensindundvon
demTreuhänder oder einem inländischen Kreditinsti-
tut verwahrtwerden; \

3. eine Erwerbs- oder Wirtschaftsgenossenschaftin
VertretungihrerMitgliederstellt,soweit es sich um
Einnahmenaus Anteilenan dieserGenossenschaft
handelt.

Den Arbeitnehmern im Sinne der Nummern 1 und 2 ste-
henArbeitnehmereinesmitderKapitalgesellschaftver-
bundenenUnternehmens(8 15 Aktiengesetz)sowie
frühere Arbeitnehmer der Kapitalgesellschaft oder
eines mit ihr verbundenenUnternehmensgleich. Den
vonderKapitalgesellschaftüberlassenenAnteilenste-
hen Aktien gleich, die den Arbeitnehmernbei einer
KapitalerhöhungaufGrundihresBezugsrechtsausden
vonderKapitalgesellschaftüberlassenenAktienzuge-

teiltwordensindoderdiedenArbeitnehmernaufGrund
einer Kapitalerhöhungaus Gesellschaftsmittelngehö-
ren.
(3) Erkennt der Vertreter des Anteilseigners vor

Ablauf der Festsetzungsfrist im Sinne der $S 169
bis 171der Abgabenordnung,daß die Vergütungganz
oder teilweise zu Unrecht festgesetzt worden ist, so hat
er dies demBundesamtfür Finanzenanzuzeigen.Das
Bundesamt für Finanzen hat die zu Unrecht gezahlte
Vergütungvon demAnteilseignerzurückzufordern,für
den sie festgesetzt worden ist. Der Vertreter des An-
teilseigners haftet für die zurückzuzahlende Vergütung.

(4) 8 36b Abs. 1 bis 4 und 5 Nr. 1 gilt entsprechend.
Die Antragsfrist gilt als gewahrt, wenn der Anteilseigner
die beantragende Stelle bis zu dem in $ 36b Abs. 4
bezeichneten Zeitpunkt schriftlich mit der Antragstel-
lung beauftragt hat.

(5) Die Vollmacht,den Antrag auf Vergütungvon
Körperschaftsteuerzu stellen,ermächtigtzumEmpfang
der Steuervergütung.

8 36d
Vergütungvon Körperschaftsteuerin Sonderfällen
(1) Inden Fällendes 8 36c Abs.2wirddieanrechen-

bare Körperschaftsteuer an den dort bezeichneten Ver-
treterunabhängigdavonvergütet,ob für den Anteils-
eignereineVeranlagunginBetrachtkommtundob eine
Bescheinigungim Sinne des $ 36 b Abs. 2 vorgelegt
wird,wenn der Vertretersich in einemSammelantrag
bereiterklärthat,denVergütungsbetragfürdenAnteils-
eignerentgegenzunehmen.DieVergütungnachSatz 1
wird nur für Anteilseigner gewährt, deren Bezüge im
Sinnedes$ 20Abs.1 Nr.1 und2 imWirtschaftsjahr
100DeutscheMark nicht-überstiegenhaben.
(2)WerdenindenFällendes $ 36 c Abs. 2Nr. 1oder

2 die Anteilevon einem inländischenKreditinstitutin
einem Wertpapierdepot verwahrt, das auf den Namen
des Anteilseigners lautet, setzt die Vergütung nach
Absatz 1 zusätzlich voraus:
1.DasKreditinstituthatdieÜberlassungderAnteile

durch die Kapitalgesellschaft an den Anteilseigner
kenntlichgemacht;

2. es handeltsich nicht umAktien,die denArbeitneh-
mern bei einer Kapitalerhöhungauf Grund ihres
Bezugsrechts aus den von der Kapitalgesellschaft
überlassenen Aktien zugeteilt worden sind oder die
den Arbeitnehmern auf Grund einer Kapitalerhöhung
aus Gesellschaftsmittelngehören;

3. der Anteilseigner hat dem Kreditinstitut für das Wert-
papierdepoteineBescheinigungimSinnedes $ 36 b
Abs. 2 nichtvorgelegtund

4. die Kapitalgeselischaftversichert,
a) daßdie Bezügeaus denvon ihr insgesamtüber-

lassenen Anteilen bei keinem der Anteilseigner
den Betragvon 100 DeutscheMark überstiegen
haben können und

b) daß das Kreditinstitutschriftlicherklärthat,daß
die in den Nummern 1 bis 3 bezeichneten Voraus-
setzungenerfülltsind.

Istdie inNummer4 Buchstabeb bezeichneteErklärung
des Kreditinstitutsunrichtig,haftetes fürdie aufGrund
der Erklärungzu UnrechtgewährtenSteuervorteile.



(3) Das Finanzamt kann einer unbeschränkt steuer-
pflichtigen Körperschaft auch in anderen als den in
8 36ccAbs. 2 bezeichnetenFällengestatten,inVertre-
tung ihrer unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilseigner
einenSammelantragauf Vergütungvon Körperschaft-
steuer zu stellen,
1. wenndieZahlderAnteilseigner,fürdiederSammel-

antrag gestellt werden soll, besonders groß ist,
2. wenndie Körperschaftden Gewinnohne Einschal-

tung eines Kreditinstituts an die Anteilseigner aus-
schüttetund

3. wenn im übrigendie Voraussetzungendes Absat-
zes 1 erfülltsind.

In diesen Fällen ist nicht erforderlich, daß die Anteile von
einer der in 8 36 ccbezeichneten Stellen verwahrt wer-
den.
(4) Für die Vergütungist das Finanzamtzuständig,

dem die Besteuerung des Einkommens des Vertreters
obliegt.Das FinanzamtkanndieVergütunganAuflagen
binden, die die steuerliche Erfassung der Kapitalerträge
sichernsollen. Im übrigenist $ 36 c sinngemäßanzu-
wenden.

836€
Vergütungdes Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrags

an beschränkt Einkommensteuerpflichtige
Für die Vergütung des Körperschaftsteuer-Erhö-

hungsbetrags an beschränkt Einkommensteuerpflich-
tige gilt $ 52 des Körperschaftsteuergesetzes sinn-
gemäß.

837
Einkommensteuer-Vorauszahlung

(1) Der Steuerpflichtigehat am 10. März, 10. Juni,
10.Septemberund10.DezemberVorauszahlungenauf
die Einkommensteuerzu entrichten,die er fürden lau-
fendenVeranlagungszeitraumvoraussichtlichschulden
wird. Die Einkommensteuer-Vorauszahlung entsteht
jeweilsmitBeginndes Kalendervierteljahrs,in demdie
Vorauszahlungen zu entrichten sind, oder, wenn die
Steuerpflichterst im Laufe des Kalendervierteljahrs
begründetwird,mitBegründungder Steuerpflicht.
(2) Die Oberfinanzdirektionenkönnen für Steuer-

pflichtige,die überwiegendEinkünfteaus Land- und
Forstwirtschaft erzielen, von Absatz 1 Satz 1 abwei-
chende Vorauszahlungszeitpunktebestimmen. Das
gleichegilt für Steuerpflichtige,die überwiegendEin-
künfteoderEinkunftsteileausnichtselbständigerArbeit
erzielen, die der Lohnsteuer nicht unterliegen.

(3) Das Finanzamt setzt die Vorauszahlungen durch
Vorauszahlungsbescheid fest. Die Vorauszahlungen
bemessen sich grundsätzlich nach der Einkommen-
steuer, die sich nach Anrechnung der Steuerabzugs-
beträgeundderKörperschaftsteuer(8 36 Abs. 2 Nr. 2
und 3) bei der letzten Veranlagung ergeben hat. Das
Finanzamt kann bis zum Ablauf des auf den Veranla-
gungszeitraum folgenden Kalenderjahrs die Vorauszah-
lungenan die Einkommensteueranpassen,die sich für
den Veranlagungszeitraum voraussichtlich ergeben
wird.Bei derAnwendungderSätze2 und3 bleibenBei-
trägeimSinnedes $ 10Abs. 1Nr.3 stets undAufwen-
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dungen im Sinne des $ 10 Abs. 1 Nr.1,1a,4 bis 7, der
88 10b, 33 und 33c sowie die abziehbarenBeträge
nach$ 32 Abs. 8 Satz 2 und$ 33 a,wenndieAufwen-
dungen und abziehbarenBeträge insgesamt 1800
Deutsche Mark nicht übersteigen, außer Ansatz.
NegativeEinkünfteaus derVermietungoderVerpach-
tungeines Gebäudes imSinne des $ 21 Abs. 1 Nr. 1
werdenbei der FestsetzungderVorauszahlungennur
fürKalenderjahreberücksichtigt,dienachderAnschaf-
fung oder Fertigstellungdieses Gebäudes beginnen.
Wird ein Gebäude vor dem Kalenderjahr seiner Fertig-
stellungangeschafft,trittan dieStellederAnschaffung
dieFertigstellung.Satz5giltnichtfürnegativeEinkünfte
ausderVermietungoderVerpachtungeinesGebäudes,
für das erhöhte Absetzungen nach $ 7b oder nach
&$14a oder $ 15 des Berlinförderungsgesetzesin
Anspruchgenommenwerden.Satz 5 gilt für negative
Einkünfteaus derVermietungoderVerpachtungeines
anderenVermögensgegenstandesim Sinne des $ 21
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 entsprechendmitderMaßgabe,daß
an die Stelle der Anschaffungoder Fertigstellungdie
Aufnahmeder NutzungdurchdenSteuerpflichtigentritt.
(4) Bei einer nachträglichenErhöhungder Voraus-

zahlungenistdie letzteVorauszahlungfürdenVeranla-
gungszeitraumanzupassen.Der Erhöhungsbetragist
innerhalbeinesMonatsnachBekanntgabedesVoraus-
zahlungsbescheidszu entrichten.
(5)Vorauszahlungensindnurfestzusetzen,wennsie

mindestens400 DeutscheMark im Kalenderjahrund
mindestens 100 Deutsche Mark für einen Vorauszah-
lungszeitpunktbetragen.FestgesetzteVorauszahlun-
gen sind nurzu erhöhen,wenn sich der Erhöhungsbe-
trag im Fall des Absatzes 3 Sätze 2 bis 4 für einen Vor-
auszahlungszeitpunktauf mindestens100 Deutsche
Mark, im Fall des Absatzes 4 auf mindestens5 000
Deutsche Mark beläuft. |

2. SteuerabzugvomArbeitslohn
(Lohnsteuer)

8 38
Erhebungder Lohnsteuer

(1) Bei Einkünftenaus nichtselbständigerArbeitwird
Einkommensteuer durch Abzug vom Arbeitslohn erho-
ben (Lohnsteuer), soweit der Arbeitslohn von einem
Arbeitgeber gezahlt wird, der im Inland einen Wohnsitz,
seinen gewöhnlichenAufenthalt,seine Geschäftslei-
tung, seinen Sitz, eine Betriebsstätte oder einen ständi-
genVertreterimSinneder$$ 8bis 13derAbgabenord-
nung hat (inländischerArbeitgeber).Der Lohnsteuer
unterliegt auch der im Rahmen des Dienstverhältnisses
üblicherweisevoneinemDrittenfüreineArbeitsleistung
gezahlteArbeitslohn.
(2) Der Arbeitnehmerist Schuldnerder Lohnsteuer.

Die Lohnsteuerentstehtin demZeitpunkt,in demder
Arbeitslohn dem Arbeitnehmer zufließt. .

(3) DerArbeitgeberhatdieLohnsteuerfürRechnung
des ArbeitnehmersbeijederLohnzahlungvomArbeits-
Iohn einzubehalten.Bei juristischen Personen des
öffentlichen Rechts hat die öffentliche Kasse, die den
Arbeitslohn zahlt, die Pflichten des Arbeitgebers.
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(4) Wenn der vomArbeitgebergeschuldeteBarlohn
zur Deckung der Lohnsteuer nicht ausreicht, hat der
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber den Fehlbetrag zur Ver-
fügung zu stellen oder der Arbeitgeber einen entspre-
chenden Teil der anderen Bezüge des Arbeitnehmers
zurückzubehalten.SoweitderArbeitnehmerseinerVer-
pflichtungnicht nachkommtund der Arbeitgeberden
Fehlbetrag nicht durch Zurückbehaltung von anderen
Bezügen des Arbeitnehmers aufbringen kann, hat der
Arbeitgeber dies dem Betriebsstättenfinanzamt (8 41a
Abs. 1 Nr. 1) anzuzeigen. Das Finanzamt hat die zu-
wenigerhobeneLohnsteuervomArbeitnehmernachzu-
fordern.

8384
Höhe der Lohnsteuer

(1) Die Jahresiohnsteuer bemißt sich nach dem
Arbeitsiohn, den der Arbeitnehmerim Kalenderjahr
bezieht (Jahresarbeitslohn). Laufender Arbeitslohn gilt
in dem Kalenderjahr als bezogen, in dem der Lohnzah-
lungszeitraumendet; in den Fällen des $ 39 b Abs. 5
Satz 1 tritt der Lohnabrechnungszeitraum an die Stelle
des Lohnzahlungszeitraums. Arbeitslohn, der nicht als
laufenderArbeitslohngezahltwird (sonstigeBezüge),
wird indem Kalenderjahr bezogen, in dem er demArbeit-
nehmerzufließt.
(2) Die Jahresiohnsteuer wird nach dem Jahres-

arbeitslohn so bemessen, daß sie der Einkommensteuer
entspricht, die der Arbeitnehmer schuldet, wenn er aus-
schließlich Einkünfte aus nichtselbständigerArbeit
erzielt.
(3) Vom laufenden Arbeitslohn wird die Lohnsteuer

jeweilsmitdemauf den Lohnzahlungszeitraumfallen-
denTeilbetragder Jahresiohnsteuererhoben,die sich
bei Umrechnungdes laufendenArbeitsiohnsauf einen
Jahresarbeitslohnergibt.Von sonstigenBezügenwird
die Lohnsteuer mit dem Betrag erhoben, der zusammen
mitder Lohnsteuerfür den laufendenArbeitslohndes
Kalenderjahrs und für etwa im Kalenderjahr bereits
gezahltesonstigeBezügedievoraussichtlicheJahres-
lohnsteuerergibt.
(4) Bei der Ermittlung der Lohnsteuer werden die

Besteuerungsgrundlagendes Einzelfallsdurchdie Ein-
reihungder Arbeitnehmerin Steuerklassen (838b),
Aufstellung von entsprechenden Lohnsteuertabellen
(8 38c) und Ausstellungvon entsprechendenLohn-
steuerkarten (8 39) sowie Feststellung von Freibeträ-
gen (839 a) berücksichtigt.

8 38b
Lohnsteuerklassen

Fürdie Durchführungdes Lohnsteuerabzugswerden
unbeschränkt einkommensteuerpflichtigeArbeitneh-
merin Steuerklasseneingereiht.Dabeigilt folgendes:
1. In die SteuerklasseI gehörenArbeitnehmer,die

a) ledig sind,
b) verheiratet,verwitwetoder geschiedensind und

bei denen die Voraussetzungen für die Steuer-
klasse Ill oder IV nicht erfüllt sind; :

2. in die Steuerklasse Il gehörendie unterNummer1
bezeichneten Arbeitnehmer, wenn sie mindestens
ein Kind ($ 32 Abs. 4 bis 7) haben;

3. in die SteuerklasseIll gehörenArbeitnehmer,
a) dieverheiratetsind,wennbeideEhegattenunbe-

schränkt einkommensteuerpflichtigsind und
nichtdauerndgetrenntlebenund
aa) der Ehegatte des Arbeitnehmers keinen

Arbeitslohnbeziehtoder
bb) der Ehegattedes Arbeitnehmersauf Antrag

beider Ehegatten in die Steuerklasse v ein-
gereiht wird,

b) dieverwitwetsind,wennsie undihrverstorbener
Ehegatte im Zeitpunkt seines Todes unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig waren und in
diesem Zeitpunkt nicht dauernd getrennt gelebt
haben, für das Kalenderjahr, das dem Kalender-
jahr folgt,in demder Ehegatteverstorbenist,

c) derenEhe aufgelöstwordenist,wenn
aa) imKalenderjahrderAuflösungderEhebeide

Ehegatten unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtigwaren und nicht dauerndgetrennt
gelebthabenund

bb) der andereEhegattewiedergeheiratethat,
von seinem neuen Ehegatten nicht dauernd
getrenntlebtunder undsein neuerEhegatte
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig
sind,

für das Kalenderjahr,in dem die Ehe aufgelöst
wordenist;

4. indieSteuerklasseIVgehörenArbeitnehmer,diever-
heiratetsind, wenn beide Ehegattenunbeschränkt
einkommensteuerpflichtigsind und nicht dauernd
getrennt leben und der Ehegatte des Arbeitnehmers
ebenfallsArbeitslohnbezieht;

5. in die SteuerklasseV gehörendie unterNummer4
bezeichnetenArbeitnehmer,wennderEhegattedes
Arbeitnehmersauf Antrag beider Ehegattenin die
SteuerklasseIll eingereihtwird;

6. die Steuerklasse VI gilt bei Arbeitnehmern, die
nebeneinander von mehreren Arbeitgebern Arbeits-
Iohn beziehen, für die Einbehaltung der Lohnsteuer
vom Arbeitsiohn aus dem zweiten und weiteren
Dienstverhältnis.

8 38c
Lohnsteuertabellen

(1) Der Bundesministerder Finanzen hat auf der
Grundlageder diesemGesetz beigefügtenAnlagen 1
und 2 (Einkommensteuertabellen)*)eine allgemeine
Jahresiohnsteuertabellefür Jahresarbeitslöhnebis zu
120 000 Deutsche Mark und für Arbeitnehmer mitbis zu
12 Kindern aufzustellen und bekanntzumachen. In der
allgemeinenJahreslohnsteuertabellesind die für die
einzelnen Steuerklassen in Betracht kommenden
Jahresiohnsteuerbeträgeauszuweisen. Die Jahres-
IohnsteuerbeträgesindfürdieSteuerklassen|,Il undIV
aus der Anlage 1, für die Steuerklasse Ill aus der An-
lage 2 abzuleiten. Die Jahresiohnsteuerbeträge für die
SteuerklassenV undVI sindauseinerfürdiesenZweck
zusätzlich aufzustellenden Einkommensteuertabelle
abzuleiten;in dieser Tabelle ist für die nach $ 32a
Abs. 2 abgerundeten Beträge des zu versteuernden Ein-

*) Die ab demVeranlagungszeitraum1981 anzuwendendenEinkommensteuer-
tabellensind imBGBl. 1980Teil S. 1388ff. abgedruckt.



kommens jeweils die Einkommensteuer auszuweisen,
die sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen der Ein-
kommensteuerfür das Zweieinhalbfacheund der Ein-
kommensteuerfürdas Eineinhalbfachedesabgerunde-
ten zu versteuernden Einkommens nach der Anlage 2
ergibt; die auszuweisendeEinkommensteuerbeträgt
jedoch mindestens 22 vom Hundert des abgerundeten
zu versteuernden Einkommens. Die in den Einkommen-
steuertabellen ausgewiesenen Beträge des zu versteu-
ernden Einkommens sind in einen Jahresarbeitsiohn
umzurechnendurchHinzurechnung

Steuerklassen I bis V,
2. des Werbungskosten-Pauschbetrags ($ 9a Nr. 1)

für die Steuerklassen I bis V,
3. desSonderausgaben-Pauschbetrags($10cAbs. 1)

von 270 Deutsche Mark für die Steuerklassen |, Il
und IV undvon 540 DeutscheMark für die Steuer-
klasse Ill,

4. der Vorsorgepauschale ($ 10c Abs. 3)
a) für die Steuerklassen I und II in Höhe des $ 10c

Abs. 3 Satz 2,
b) für die Steuerklasse Ill in Höhe des $ 10c Abs. 5

Nr. 1,
c) für die Steuerklasse IV in Höhe des $ 10c Abs. 3

Satz 2 mit der Abweichung, daß an die Stelle der
Beträge von 600 und 300 Deutsche Mark des
8 10c Abs. 3Nr. 1 und 2 die Beträge von 300 und
150 Deutsche Mark treten,

5. des Haushaltsfreibetrags($ 32 Abs. 3) für die
SteuerklasseIl,

6. des Kinderfreibetrags(8 32 Abs. 8)
a) für die Steuerklassen II und Ill

in Höhe von 432 Deutsche Mark,
b) für die Steuerklasse IV

in Höhe von 216 Deutsche Mark
für jedes Kind im Sinne des $ 32 Abs. 4 bis 7,

7. eines Rundungsbetragsvon 18 DeutscheMark für
die Steuerklasse VI.

Der allgemeinen Jahreslohnsteuertabelle ist eine dieser
Vorschrift entsprechende Anleitung zur Ermittlung der
Lohnsteuerfür die 120000 Deutsche Mark überstei-
genden Jahresarbeitslöhne und für Arbeitnehmer mit
mehr als 12 Kindern anzufügen.

(2) DerBundesministerderFinanzenhateinebeson-
dereJahreslohnsteuertabellefürdenSteuerabzugvom
ArbeitslohnderjenigenArbeitnehmeraufzustellenund
bekanntzumachen, die zu dem Personenkreis des
8 10c Abs. 7 gehören. Für die Aufstellung dieser
Jahresiohnsteuertabelle sind die Vorschriften des
Absatzes 1 mit Ausnahme der Nummer 4 anzuwenden;
dieVorsorgepauschale(8 10c Abs. 3) ist anzusetzen
1. für die Steuerklassen I und II in Höhe des $ 10c

Abs. 3 Satz 3,
2. für die Steuerklasse Ill in Höhe des $ 10c Abs. 5

Nr. 1,

3. für die Steuerklasse IV in Höhe des $ 10c Abs. 3
Satz 3 mit der Abweichung,daß an die Stelle der
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Beträgevon600und300 DeutscheMarkdes $ 10c
Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 und2 dieBeträgevon300 und
150DeutscheMark treten.
(3) Der Bundesminister der Finanzen hat aus den

nach den Absätzen 1 und 2 aufzustellenden Jahres-
Iohnsteuertabellen jeweils eine Monatslohnsteuer-
tabellefür Arbeitslöhnebis zu 10000 DeutscheMark,
eineWochenlohnsteuertabellefürWochenarbeitslöhne
bis zu 1 400 Deutsche Mark und eine Tageslohnsteuer-
tabelle für Tagesarbeitslöhne bis zu 200 Deutsche Mark
abzuleiten und bekanntzumachen. Dabei sind die
Anfangsbeträge der Arbeitslohnstufen und die Lohn-
steuerbeträgefür die Monatslohnsteuertabellenmit
einemZwölftel,für die Wochenlohnsteuertabellenmit
7/360 und für die Tageslohnsteuertabellenmit 1/360
derJahresbeträgeanzusetzen.Bei derBerechnungder
Lohnsteuerbeträgefür die Wochen- und Tageslohn-
steuertabellenbleibenBruchteileeines Pfennigsaußer
Ansatz. Bei der Berechnung der Lohnsteuerbeträge für
die Monatslohnsteuertabellensind die Lohnsteuerbe-
trägeauf den nächstendurch 10 teilbarenPfennigbe-
trag abzurunden. Absatz 1 letzter Satz ist sinngemäß
anzuwenden.

839
Lohnsteuerkarte

(1)DieGemeindenhabendenunbeschränkteinkom-
mensteuerpflichtigenArbeitnehmernfür jedes Kalen-
derjahr unentgeltlich eine Lohnsteuerkarte nach amtlich
vorgeschriebenem Muster auszustellen und zu übermit-
teln.StehteinArbeitnehmernebeneinanderbeimehre-
renArbeitgebernin einemDienstverhältnis,so hat die
Gemeinde’eineentsprechendeAnzahl Lohnsteuerkar-
tenunentgeltlichauszustellenundzuübermitteln.Wenn
eine Lohnsteuerkarte verlorengegangen, unbrauchbar
geworden oder zerstört worden ist, hat die Gemeinde
eineErsatz-Lohnsteuerkarteauszustellen.Hierfürkann
die ausstellende Gemeinde von dem Arbeitnehmer eine
Gebühr bis 5 Deutsche Mark erheben; das Verwal-
tungskostengesetzist anzuwenden.
(2) Für die Ausstellungder Lohnsteuerkarteist die

Gemeindeörtlichzuständig,inderenBezirkderArbeit-
nehmeram 20. Septemberdes demKalenderjahr,für
das die Lohnsteuerkartegilt, vorangehendenJahres
oder erstmalsnachdiesemStichtagseine Hauptwoh-
nung oder in Ermangelungeiner Wohnung seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Bei verheirateten
Arbeitnehmerngilt als Hauptwohnungdie Hauptwoh-
nungderFamilieoderinErmangelungeinersolchendie
HauptwohnungdesälterenEhegatten,wennbeideEhe-
gatten unbeschränkt einkommensteuerpflichtigsind
undnichtdauerndgetrenntleben.
(3) DieGemeindehataufderLohnsteuerkarteinsbe-

sonderejeweils in Buchstabenden Familienstand,die
Steuerklasse (8 38b) und die Zahl der Kinder des
Steuerpflichtigen,die das 16. Lebensjahrnoch nicht
vollendethaben(832Abs.4 und5),einzutragen.Fürdie
Eintragungen sind die Verhältnisse zu Beginn des
Kalenderjahrsmaßgebend,fürdas dieLohnsteuerkarte
gilt. Hat der ArbeitnehmerKinder, die zu Beginn des
Kalenderjahrsdas 16.Lebensjahrvollendethaben($32
Abs. 6 und7), so wirddie aufderLohnsteuerkarteein-
getragene Steuerklasse und Zahl der Kinder vom
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Finanzamt auf Antrag geändert; der Antrag kann nur
nachamtlichvorgeschriebenemVordruckgestelltwer-
den. Die Eintragung des Familienstands, der Steuer-
klasse undderZahlderKinderist diegesonderteFest-
stellung von Besteuerungsgrundlagenim Sinne des
8 179Abs. 1 der Abgabenordnung,die unterdemVor-
behaltder Nachprüfungsteht.Der Eintragungbraucht
eine Belehrung über den zulässigen Rechtsbehelf nicht
beigefügtzu werden.

(4) Der Arbeitnehmerist verpflichtet,die Eintragung
derSteuerklasse,des FamilienstandsundderZahlder
Kinder auf der Lohnsteuerkarteumgehendändernzu
lassen, wenn die Eintragung auf der Lohnsteuerkarte
von den Verhältnissen zu Beginn des Kalenderjahrs
zugunsten des Arbeitnehmers abweicht. Die Anderung
vonEintragungenimSinnedesAbsatzes3Satz 1istbei
derGemeinde,dieÄnderungvonEintragungenimSinne
des Absatzes 3 Satz 3 beim Finanzamt zu beantragen.
Kommt der Arbeitnehmerseiner Verpflichtungnicht
nach, so hat die Gemeinde oder das Finanzamt die Ein-
tragung von Amts wegen zu ändern; der Arbeitnehmer
hat die Lohnsteuerkarte der Gemeinde oder dem
Finanzamtauf Verlangen vorzulegen.Unterbleibtdie
Änderungder Eintragung,hat das Finanzamtzuwenig
erhobeneLohnsteuervomArbeitnehmernachzufordern,
wenndiese20DeutscheMarkübersteigt;hierzuhatdie
GemeindedemFinanzamtdieFällemitzuteilen,indenen
einevon ihrvorzunehmendeÄnderungunterbliebenist.
(5) Treten bei einem Arbeitnehmerim Laufe des

Kalenderjahrs,fürdas dieLohnsteuerkartegilt,dieVor-
aussetzungenfür eine ihm günstigere Steuerklasse
oder Zahl der Kinder ein, so kann der Arbeitnehmer bis
zum30.NovemberbeiderGemeinde,indenFällendes
$32Abs.6und7beimFinanzamtdieÄnderungderEin-
tragungbeantragen.Die Änderungist mitWirkungvon
demTageanvorzunehmen,andemerstmalsdieVor-
aussetzungenfürdieÄnderungvorlagen.Ehegatten,die
beide in einem Dienstverhältnisstehen, können im
Laufe des Kalenderjahrseinmal,spätestens bis zum
30. November, bei der Gemeinde beantragen, die auf
ihren LohnsteuerkarteneingetragenenSteuerklassen
inanderenach8 38 bNr.3 bis5 inBetrachtkommende
Steuerklassenzu ändern.DieGemeindehatdieÄnde-
rungmitWirkungvomBeginndesaufdieAntragstellung
folgenden Kalendermonats an vorzunehmen.

(5a) Ist ein Arbeitnehmer,für den eine Lohnsteuer-
karteausgestelltwordenist, zu Beginndes Kalender-
jahrs beschränkt einkommensteuerpflichtig oder im
LaufedesKalenderjahrsbeschränkteinkommensteuer-
pflichtiggeworden,hat er dies dem Finanzamtunter
Vorlageder Lohnsteuerkarteunverzüglichanzuzeigen.
Das Finanzamt hat die Lohnsteuerkarte vom Zeitpunkt
des EintrittsderbeschränktenEinkommensteuerpflicht
anungültigzumachen.Absatz3Sätze4 und5 giltsinn-
gemäß. Unterbleibt die Anzeige, hat das Finanzamt zu
wenig erhobene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzu-
fordern,wenndiese 20 DM übersteigt.
(6) DieGemeindensind insoweit,als sie Lohnsteuer-

kartenauszustellen,EintragungenaufdenLohnsteuer-
karten vorzunehmen und zu ändern haben, örtliche
Landesfinanzbehörden.Sie sind insoweitverpflichtet,
den Anweisungen des örtlich zuständigen Finanzamts
nachzukommen.Das Finanzamtkann erforderlichen-

falls Verwaltungsakte, für die eine Gemeinde sachlich
zuständig ist, selbst erlassen. Der Arbeitnehmer, der
Arbeitgeber oder andere Personen dürfen die Eintra-
gungaufderLohnsteuerkartenichtändernoderergän-
zen.

839a
Freibetrag beim Lohnsteuerabzug

(1) Auf der Lohnsteuerkarte wird als vom Arbeitslohn

Beträgeeingetragen:
1. derAltersfreibetrag($ 32 Abs. 2),
2. die Pauschbeträge für Körperbehinderte und Hin-

terbliebene(833 b),
3. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus nicht-

selbständigerArbeitanfallen,soweit sie denWer-
bungskosten-Pauschbetrag($ 9a Nr. 1) überstei-
gen,

4. SonderausgabenimSinne des $ 10 Abs. 1 Nr. 1,
1a,4bis 7 unddes $ 10b,soweitsie denSonder-
ausgaben-Pauschbetrag von 270 Deutsche Mark
übersteigen,

4.a. der Kinderfreibetragvon 216 DeutscheMark für
jedes Kind imSinne des $ 32 Abs. 8 Satz 2,

5. der Betrag,der nach den $$ 33, 33a und 33c
wegen außergewöhnlicher Belastungen zu gewäh-
ren ist,

6. derBetrag der negativen Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung,der sich bei Inanspruchnahme
erhöhterAbsetzungennach8 7 boder nach$ 14a
oder $ 15 des Berlinförderungsgesetzesergeben
wird.Dies giltnichtfür negativeEinkünfteausVer-
mietungundVerpachtung,soweitsie beiderFest-
setzungder Vorauszahlungennach $ 37 Abs. 3
Sätze 5 bis 8 nichtzu berücksichtigensind.

(2) DieGemeindehat denAltersfreibetragundnach
Anweisungdes FinanzamtsdiePauschbeträgefürKör-
perbehinderteund Hinterbliebenebei der Ausstellung
derLohnsteuerkartenin einerSummevonAmtswegen
einzutragen;dabeiist derFreibetragdurchAufteilungin
Monatsfreibeträge,erforderlichenfallsWochen- und
Tagesfreibeträge,jeweils auf das Kalenderjahrgleich-
mäßigzuverteilen.DerArbeitnehmerkannbeimFinanz-
amtdieEintragungdes nachAbsatz1 insgesamtinBe-
trachtkommendenFreibetragsbeantragen.DerAntrag
kannnurnachamtlichvorgeschriebenemVordruckbis
zum 30. November des Kalenderjahrs gestellt werden,
fürdas dieLohnsteuerkartegilt.DerAntragist hinsicht-
lich eines Freibetragsaus der Summeder nach Ab-
satz1 Nr.3 bis 5 in BetrachtkommendenAufwendun-
gen und Beträge unzulässig, wenn die Aufwendungen
imSinnedes 8 9, des $ 10Abs. 1Nr.1,1a,4 bis 7, der
88 10b, 33 und 33c sowie die abziehbarenBeträge
nach $ 32 Abs. 8 Satz 2 und $ 33a insgesamt1800
Deutsche Mark nicht übersteigen. Das Finanzamt hat
den Freibetragdurch Aufteilungin Monatsfreibeträge,
erforderlichenfalls Wochen- und Tagesfreibeträge,
jeweilsaufdiederAntragstellungfolgendenMonatedes
Kalenderjahrsgleichmäßigzu verteilen.Abweichend
hiervondarfein Freibetrag,der imMonatJanuar eines
Kalenderjahrs beantragt wird, mit Wirkung vom
1. Januar dieses Kalenderjahrs an eingetragen werden.



(3) Für Ehegatten, die beide unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt
leben, ist jeweils die Summe der nach Absatz 1 Nr. 1, 2,
4 bis 6 inBetrachtkommendenBeträgegemeinsamzu
ermitteln; in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4 tritt an die
Stelle des Sonderausgaben-Pauschbetragsvon 270
Deutsche Mark der Sonderausgaben-Pauschbetrag
von 540 Deutsche Mark. Für die Anwendung des Absat-
zes 2 Satz 4 ist die Summeder für beideEhegattenin
Betracht kommenden Aufwendungen im Sinne des $ 9,
des $ 10Abs. 1 Nr. 1, 1a, 4 bis 7, der 8$ 10b, 33 und
33 c sowieder abziehbarenBeträgenach$ 32 Abs. 8
Satz 2 und$ 33 a maßgebend.Die nachSatz 1 ermit-
telte Summe ıst je zur Hälfte auf die Ehegatten aufzutei-
len, wenn für jeden Ehegatteneine Lohnsteuerkarte
ausgeschrieben worden ist und die Ehegatten keine
andere Aufteilung beantragen. Für einen Arbeitnehmer,
dessen Ehe in dem Kalenderjahr, für das die Lohn-
steuerkartegilt, aufgelöstworden ist unddessen bis-
heriger Ehegatte in demselben Kalenderjahr wieder
geheiratethat,sinddie nachAbsatz 1 inBetrachtkom-
menden Beträge ausschließlich auf Grund der in seiner
Person erfüllten Voraussetzungen zu ermitteln.

(4) Die Eintragung eines Freibetrags auf der Lohn-
steuerkarte ist die gesonderte Feststellung einer
BesteuerungsgrundlageimSinnedes $ 179Abs. 1 der
Abgabenordnung,dieunterdemVorbehaltderNachprü-
fung steht. Der Eintragung braucht eine Belehrung über
denzulässigenRechtsbehelfnichtbeigefügtzuwerden.
Ein mit einer Belehrung über den zulässigen Rechtsbe-
heif versehener schriftlicherBescheid ist jedoch zu
erteilen,wenndemAntragdes Arbeitnehmersnicht in
vollemUmfangentsprochenwird.
(5)DerArbeitnehmeristabweichendvon$ 153Abs.2

der Abgabenordnung verpflichtet, unverzüglich die
Änderung eines auf seiner Lohnsteuerkarte eingetra-
genen Freibetrags zu beantragen, wenn bei dessen Er-
mittlung
1. Aufwendungenfür die Benutzung eines eigenen

Kraftfahrzeugs zu Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte($ 9 Abs. 1 Nr.4),

2. Mehraufwendungenfür doppelteHaushaltsführung
(8 9 Abs. 1 Nr. 5),

3. Unterhaltsaufwendungen (8 33 a Abs. 1 und 2) oder
4. Aufwendungenfür eine Hausgehilfinoder für ver-

gleichbareDienstleistungen($ 33a Abs. 3)
berücksichtigt worden sind und die Verhältnisse sich im
Laufe des Kalenderjahrs derart ändern, daß die Aufwen-
dungenum mindestens400 DeutscheMark geringer
sein werden. $ 153 Abs. 1 der Abgabenordnung bleibt
unberührt. .

steuer erhoben worden, so hat das Finanzamt den Fehl-
betrag vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn er 20
Deutsche Mark übersteigt.

839b
Durchführung des Lohnsteuerabzugs

für unbeschränkteinkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer

(1) Für die Durchführungdes Lohnsteuerabzugshat
der unbeschränkteinkommensteuerpflichtigeArbeit-
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nehmer seinem Arbeitgeber vor Beginn des Kalender-
jahrs oder beim Eintritt in das Dienstverhältniseine
Lohnsteuerkartevorzulegen.Der Arbeitgeberhat die
Lohnsteuerkartewährenddes Dienstverhältnissesauf-
zubewahren.Er hatsie demArbeitnehmerwährenddes
KalenderjahrszurVorlagebeimFinanzamtoderbeider
Gemeinde vorübergehend zu überlassen sowie inner-
halbangemessenerFrist nachBeendigungdes Dienst-
verhältnissesherauszugeben.DerArbeitgeberdarfdie
auf der LohnsteuerkarteeingetragenenMerkmalenur
für die Einbehaltungder Lohnsteuerverwerten;er darf
sie ohneZustimmungdes Arbeitnehmersnuroffenba-
ren,soweitdies gesetzlichzugelassenist.

(2) Für die Einbehaltungder Lohnsteuervomläufen-
den Arbeitslohn hat der Arbeitgeber die Höhe des lau-
fenden Arbeitsiohns und den Lohnzahlungszeitraum
festzustellen. Vom Arbeitslohn sind der auf den Lohn-
zahlungszeitraumentfallendeAnteil des Versorgungs-
Freibetrags($ 19 Abs. 2), der Weihnachts-Freibetrag
(8 19 Abs. 3) undder auf den Lohnzahlungszeitraum
entfallende Anteil des Altersentlastungsbetrags
(824a) abzuziehen,wenndieVoraussetzungenfürden
AbzugdieserBeträgejeweilserfülltsind.Außerdemhat
der Arbeitgeber einen etwaigen Freibetrag nach Maß-
gabederEintragungenaufderLohnsteuerkartedesAr-
beitnehmersvomArbeitslohnabzuziehen.Für den so
gekürztenArbeitslohnistdieLLohnsteuerausderfürden
Lohnzahlungszeitraum geltenden allgemeinen Lohn-
steuertabelle($ 38c Abs. 1) oderaus der besonderen
Lohnsteuertabelle ($ 38 c Abs. 2) oder nach der diesen
LohnsteuertabellenangefügtenAnleitungzu ermitteln;
diebesondereLohnsteuertabelleistanzuwenden,wenn
der Arbeitnehmerin der gesetzlichenRentenversiche-
rung nicht versicherungspflichtigist und zu dem in
$ 10c Abs. 7 bezeichnetenPersonenkreis gehört.
Dabei ist die auf der Lohnsteuerkarte eingetragene
SteuerklasseundZahlderKindermaßgebend.Diesich
danachergebendeLohnsteuerist vomArbeitslohnein-
zubehalten. Die Oberfinanzdirektion kann allgemein
oder auf Antrag des Arbeitgebers ein Verfahren
zulassen,durchdas die LohnsteuerunterdenVoraus-
setzungendes $ 42b Abs. 1 nach demvoraussicht-
lichenJahresarbeitsiohnermitteltwird,wenngewährlei-
stet ist, daß die zutreffendeJahreslohnsteuer (838 a
Abs. 2) nicht unterschritten wird.

(3) Für die Einbehaltungder Lohnsteuervon einem
sonstigenBezughatderArbeitgeberdenvoraussichtli-
chenJahresarbeitsiohnohnedensonstigenBezugfest-
zustellen.VondemvoraussichtlichenJahresarbeitsiohn
sind der Versorgungs-Freibetrag ($ 19 Abs. 2), der
Weihnachts-Freibetrag($ 19Abs.3) undderAltersent-
lastungsbetrag($ 24a),wenndieVoraussetzungenfür
denAbzugdieserBeträgejeweilserfülltsind,sowieein
etwaigerJahresfreibetragnachMaßgabederEintragun-
gen auf der Lohnsteuerkarte abzuziehen. Für den so
gekürzten Jahresarbeitsiohn (maßgebenderJahres-
arbeitslohn) ist die Lohnsteuer aus der allgemeinen
Jahresiohnsteuertabelle ($ 38c Abs. 1) oder aus
der besonderen Jahreslohnsteuertabelle ($ 38 c Abs. 2)
oder nach der diesen Jahresiohnsteuertabellenange-

steuertabelleistanzuwenden,wennderArbeitnehmer
in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht versiche-
rungspflichtigist undzu demin $ 10 Abs. 7 bezeich-
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netenPersonenkreisgehört.Dabeiist dieaufderLohn-
steuerkarte eingetragene Steuerklasse und Zahl der
Kinder maßgebend. Außerdem ist die Jahreslohnsteuer
für den maßgebenden Jahresarbeitsiohn unter Einbe-
ziehung des sonstigen Bezugs zu ermitteln. Dabei ist
der sonstige Bezug, soweit es sich nicht um einen son-
stigenBezug imSinne der Sätze 9 bis 11 handelt,um
den Versorgungs-Freibetrag,den Weihnachts-Freibe-
trag und den Altersentlastungsbetrag zu kürzen, wenn
die Voraussetzungen für den Abzug dieser Beträge
jeweilserfülltsindundsoweitsie nichtbeiderFeststel-
lungdesmaßgebendenJahresarbeitslohnsberücksich-
tigt worden sind. Der Unterschiedsbetrag zwischen den
ermitteltenJahreslohnsteuerbeträgenist die Lohn-
steuer, die von dem sonstigen Bezug einzubehalten ist.
Imübrigengilt folgendes:
1. Ein sonstiger Bezug ist als laufender Arbeitslohn zu

behandeln, wenn er 300 Deutsche Mark nicht über-
steigt. -

2. Das Betriebsstättenfinanzamt ($ 41a Abs. 1 Nr. 1)
kann auf Antrag des Arbeitgebers zulassen, daß die
Lohnsteuervon einemsonstigenBezugmit einem
Steuersatz von 20 vom Hunderteinbehaltenwird,
wenn der maßgebende Jahresarbeitsiohn ein-
schließlichdes sonstigenBezugs
a) bei Arbeitnehmern in den Steuerklassen I,Hund IV

23000 Deutsche Mark,
b) bei Arbeitnehmern in der Steuerklasse Ill

44.000 Deutsche Mark,
c) bei Arbeitnehmern in den Steuerklassen V und VI

16000 Deutsche Mark
nichtübersteigt.

EinsonstigerBezugimSinnedes 8 34Abs.3 Satz 1 ist
bei Anwendungdes Satzes 5 oder der Nummer2 zur
Hälfte anzusetzen, wenn er zwei Kalenderjahre betrifft;
er ist mit einem Drittel anzusetzen, wenn er mehr als
zwei Kalenderjahrebetrifft. Die auf die Hälfte des
Bezugs entfallende Lohnsteuer ist mit dem doppelten
Betrag,dieaufeinDritteldes BezugsentfallendeLohn-
steueristmitdemdreifachenBetrageinzubehalten.Von
steuerpflichtigenEntschädigungenim Sinne des $ 34
Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 ist die nach Satz 7 oder nach
Nummer2 ermittelteLohnsteuerzurHälfteeinzubehal-
ten.

(4) Für Lohnzahlungszeiträume,für die Lohnsteuer-
tabellen nicht aufgestellt sind, ergibt sich die Lohn-
steuer aus den mit der Zahl der Kalendertage oder
Wochen dieser Zeiträume vervielfachten Beträgen
der Lohnsteuertagestabelleoder Lohnsteuerwochen-
tabelle.

raum lediglich Abschlagszahlungenleistet und eine
Lohnabrechnung für einen längeren Zeitraum (Lohn-
abrechnungszeitraum)vornimmt,kanner den Lohnab-
rechnungszeitraumals Lohnzahlungszeitraumbehan-
deln und die Lohnsteuer abweichend von $ 38 Abs. 3 bei
derLohnabrechnungeinbehalten.Satz 1giltnicht,wenn
der LohnabrechnungszeitraumfünfWochen übersteigt
oder die Lohnabrechnung nicht innerhalb von drei
Wochen nach dessen Ablauf erfolgt. Das Betriebsstät-
tenfinanzamtkann anordnen,daß die Lohnsteuervon
den Abschlagszahlungeneinzubehaltenist, wenn die

Erhebung der Lohnsteuer sonst nicht gesichert
erscheint. Wenn wegen einer besonderen Entlohnungs-
art weder ein Lohnzahlungszeitraumnoch ein Lohn-
abrechnungszeitraum festgestellt werden kann, gilt als
Lohnzahlungszeitraumdie Summe der tatsächlichen
ArbeitstageoderArbeitswochen.
(6) Ist nach einem Abkommen zur Vermeidung der

Doppelbesteuerung der von einem inländischen Arbeit-
geber gezahlte Arbeitsiohn von der Lohnsteuer freizu-
stellen, so erteilt das Betriebsstättenfinanzamtauf
Antragdes Arbeitnehmersoder des Arbeitgeberseine
entsprechende Bescheinigung. Der Arbeitgeber hat
diese Bescheinigung als Beleg zum Lohnkonto (8 41
Abs. 1) aufzubewahren.

839c
Durchführung des Lohnsteuerabzugs

ohne Lohnsteuerkarte
(1) Solange der unbeschränkteinkommensteuer-

pflichtigeArbeitnehmerdem Arbeitgebereine Lohn-
steuerkarte schuldhaft nicht vorlegt oder die Rückgabe
der ihm ausgehändigten Lohnsteuerkarte schuldhaft
verzögert, hat der Arbeitgeber die Lohnsteuer nach der
SteuerklasseVI zu ermitteln.Weist der Arbeitnehmer
nach,daßerdieNichtvorlageoderverzögerteRückgabe
der Lohnsteuerkarte nicht zu vertreten hat, so hat der
Arbeitgeber für die Lohnsteuerberechnung die ihm
bekannten Familienverhältnisse des Arbeitnehmers
zugrunde zu legen.

(2) Der Arbeitgeberkann die Lohnsteuervon dem
Arbeitslohnfür den Monat Januar eines Kalenderjahrs
abweichendvonAbsatz 1 auf Grundder Eintragungen
aufder Lohnsteuerkartefür das vorhergehendeKalen-
derjahrermitteln,wennderArbeitnehmereineLohn-
steuerkartefür das neue Kalenderjahrbis zur Lohn-
abrechnung nicht vorgelegt hat. Nach Vorlage der Lohn-
steuerkarteist dieLohnsteuerermittlungfürdenMonat
Januar zu überprüfenunderforderlichenfallszu ändern.
Legt der Arbeitnehmerbis zum 31. März keine Lohn-
steuerkartevor,ist nachträglichAbsatz 1 anzuwenden.
Die zuwenig oder zuviel einbehalteneLohnsteuer ist
jeweils bei der nächsten Lohnabrechnungauszuglei-
chen.
(3) Für Arbeitnehmer,die nach $ 1 Abs. 2 unbe-

schränkteinkommensteuerpflichtigsind,hatderArbeit-
geber die Lohnsteuer unabhängig von einer Lohnsteuer-
kartezuermitteln.DabeisinddieSteuerklasseundZahl
der Kindermaßgebend,die nach $ 39 Abs. 3 bis 5 auf
einerLohnsteuerkartedes Arbeitnehmerseinzutragen
wären. Auf Antrag des Arbeitnehmers erteilt das
Betriebsstättenfinanzamt ($ 41a Abs. 1 Nr. 1) über die
maßgebendeSteuerklasse und Zahl der Kinder und
einenetwainBetrachtkommendenFreibetrag($ 39 a)
eine Bescheinigung,für die die Vorschriftenüber die
Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte sinngemäß anzu-
wenden sind.

839d
Durchführungdes Lohnsteuerabzugs

für beschränkt einkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer

(1) FürdieDurchführungdesLohnsteuerabzugswer-
den beschränkteinkommensteuerpflichtigeArbeitneh-



mer in die Steuerklasse | oder, wenn sie mindestens ein
Kind haben (8 38 b Nr. 2), in die Steuerklasse Il einge-
reiht. 8 38b Nr. 6 ist anzuwenden. Das Betriebsstätten-
finanzamt (8 41 a Abs. 1 Nr. 1) erteilt auf Antrag des Ar-
beitnehmers über die maßgebende Steuerklasse und
Zahl der Kinder eine Bescheinigung, für die die Vor-
schriften über die Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte
mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden sind, daß der
Arbeitnehmer eine Änderung der Bescheinigung bis zum
Ablauf des Kalenderjahrs, für das sie gilt, beim Finanz-
amt beantragen kann.

(2) In die nach Absatz 1 zu erteilende Bescheinigung
trägt das Finanzamt auf Antrag des Arbeitnehmers als
vomArbeitslohnabzuziehendenFreibetragdie Summe
der folgenden Beträge ein:
1. den Altersfreibetrag ($ 32 Abs. 2),
2. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus nicht-

selbständiger Arbeit anfallen (8 9), soweit sie den
Werbungskosten-Pauschbetrag (8 9 a Nr. 1) über-
steigen,

3. Sonderausgaben im Sinne des 8 10 Abs. INr.1, 1a,
4 bis7 unddes $ 10b,soweitsie denSonderausga-
ben-Pauschbetrag von 270 Deutsche Mark (8 10 c)
übersteigen.

Der Antrag kann nur nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck bis zum Ablauf des Kalenderjahrs gestellt
werden,für das dieBescheinigunggilt.Das Finanzamt
hat den Freibetrag durch Aufteilung in Monatsfrei-
beträge, erforderlichenfalls Wochen- und Tagesfrei-
beträge, jeweils auf die voraussichtliche Dauer des
Dienstverhältnisses im Kalenderjahr gleichmäßig zu
verteilen. $39 a Abs. 4 bis 6 ist sinngemäß anzuwenden.

(3) DerArbeitnehmerhat die nach Absatz 1 erteilte
Bescheinigung seinem Arbeitgeber vor Beginn des
Kalenderjahrs oder beim Eintritt in das Dienstverhältnis
vorzulegen. Der Arbeitgeber hat die Bescheinigung auf-
zubewahren.$39 bAbs.1Sätze3 und4giltsinngemäß.
Der Arbeitgeber hat im übrigen den Lohnsteuerabzug
nach Maßgabe des $ 39 b Abs. 2 bis 6, des 839 c Abs. 1
und 2 und des 8 41 c durchzuführen; dabei tritt die nach
Absatz 1 erteilte Bescheinigung an die Stelle der Lohn-
steuerkarte.

840
Pauschalierung der Lohnsteuer in besonderen Fällen
(1) Das Betriebsstättenfinanzamt (8 41a Abs. 1 Nr. 1)

kann auf Antrag des Arbeitgeberszulassen, daß die
Lohnsteuer mit einem unter Berücksichtigung der Vor-
schriften des $ 38 a zu ermittelnden Pauschsteuersatz
erhoben wird, soweit
1. von demArbeitgeber sonstige Bezüge in einer größe-

ren Zahl von Fällen gewährt werden oder
2. ineiner größeren Zahl von Fällen Lohnsteuer nachzu-

erheben ist, weil der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht
vorschriftsmäßig einbehalten hat.

Bei der Ermittlung des Pauschsteuersatzes ist zu
berücksichtigen, daß die in Absatz 3 vorgeschriebene
Ubernahme der pauschalen Lohnsteuer durch den
Arbeitgeberfür den Arbeitnehmereine in Geldeswert
bestehende Einnahme im Sinne des $ 8 Abs. 1 darstellt
(Nettosteuersatz). Voraussetzung für die Pauschalie-
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rung der Lohnsteuer ist, daß die Ermittlung der Lohn-
steuer nach den $$ 39 b bis 39 d schwierigist oder
einen unverhältnismäßigenArbeitsaufwanderfordern
würde. Die Pauschalierung ist in den Fällen der
Nummer 1 ausgeschlossen, soweit der Arbeitgeber
einem Arbeitnehmer sonstige Bezüge von mehr als
1000 Deutsche Mark im Kalenderjahr gewährt. Der
Arbeitgeber hat dem Antrag eine Berechnung beizufü-
gen, aus der sich der durchschnittliche Steuersatz unter
Zugrundelegung der durchschnittlichen Jahresarbeits-
löhne und der durchschnittlichen Jahreslohnsteuer in
jederSteuerklassefür diejenigenArbeitnehmerergibt,
denen die Bezüge gewährt werden sollen oder gewährt
worden sind.

(2) Abweichend von Absatz 1 kann das Betriebs-
stättenfinanzamt die Erhebung der Lohnsteuer mit
einemPauschsteuersatzvon25vomHundertzulassen,
soweit der Arbeitgeber in einer größeren Zahl von Fällen
Arbeitslohn aus Anlaß von Betriebsveranstaltungen
zahlt. Dasselbe gilt, soweit der Arbeitgeberin einer
größeren Zahl von Fällen Erholungsbeihilfen gewährt,
unter folgenden Voraussetzungen:
1. Die Erholungsbeihilfe darf zusammenmit Erholungs-

beihilfen, die in demselben Kalenderjahr früher
gewährtworden sind, 300Deutsche Mark für den
Arbeitnehmer,200 DeutscheMark für dessen Ehe-
gatten und 100 Deutsche Mark für jedes Kind, das
auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers einge-
tragen ist, nicht übersteigen.

2. Bei Erholungsbeihilfen, die in bar gezahlt werden,
muß der Arbeitgeber sicherstellen, daß die Beihilfen
zu Erholungszwecken verwendet werden.

(3) Der Arbeitgeber hat die pauschale Lohnsteuer zu
übernehmen. Er ist Schuldner der pauschalen Lohn-
steuer. Der pauschal besteuerteArbeitslohnund die
pauschale Lohnsteuerbleibenbei einer Veranlagung
zur Einkommensteuer und beim Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich außer Ansatz. Die pauschale Lohnsteuer ist
weder auf die Einkommensteuer noch auf die Jahres-
lohnsteuer anzurechnen.

8 40a
Pauschalierung der Lohnsteuer

für Teilzeitbeschäftigte
(1) Der Arbeitgeber kann unter Verzicht auf die Vor-

lage einer Lohnsteuerkarte bei Arbeitnehmern, die nur
kurzfristig oder in geringem Umfang und gegen geringen
Arbeitsiohn beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit
einem Pauschsteuersatz von 10 vom Hundert des
Arbeitslohns erheben. Dabei gilt folgendes:
1. Eine kurzfristigeBeschäftigungliegt vor,wenn der

ArbeitnehmerbeidemArbeitgebergelegentlich,nicht
regelmäßig wiederkehrend beschäftigt wird, die
Dauer der Beschäftigung18 zusammenhängende
Arbeitstage nicht übersteigt und
a) der Arbeitslohn während der Beschäftigungs-

dauer 42 Deutsche Mark durchschnittlich je
Arbeitstagnichtübersteigtoder

b) die Beschäftigung zu einem unvorhersehbaren
Zeitpunkt sofort erforderlich wird.
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2. Eine Beschäftigungin geringemUmfangundgegen
geringen Arbeitslohn liegt vor, wenn der Arbeitneh-
mer bei dem Arbeitgeber laufend beschäftigt wird, die
Tätigkeit jedoch während der Beschäftigungsdauer
20 Stunden und der Arbeitslohn 120 Deutsche Mark
wöchentlichnichtübersteigt.
(2) Abweichend von Absatz 1 kann der Arbeitgeber

unterVerzicht auf die Vorlage einer Lohnsteuerkarte bei
Aushilfskräften, die in Betrieben der Land- und Forst-
wirtschaft im Sinne des $ 13 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 aus-
schließlich mit typisch land- oder forstwirtschaftlichen
Arbeiten beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit einem
Pauschsteuersatz von 2 vom Hundert des Arbeitsiohns
erheben. Aushilfskräfte im Sinne dieser Vorschrift sind
Personen, die von Fall zu Fall für eine im voraus
bestimmte Arbeit von vorübergehender Dauer in ein
Dienstverhältnis treten. Aushilfskräfte sind nicht Arbeit-
nehmer, die zu den land- und forstwirtschaftlichen
Fachkräftengehören.
(3) Die Pauschalierungen nach den Absätzen 1 und 2

sind unzulässig bei Arbeitnehmern, deren Arbeitslohn
während der Beschäftigungsdauer 12 Deutsche Mark
durchschnittlichje Arbeitsstundeübersteigt.
(4) Auf die Pauschalierungen nach den Absätzen 1

und 2 ist 8 40 Abs. 3 anzuwenden.

840b
Pauschalierungder Lohnsteuer

bei bestimmten Zukunftssicherungsleistungen

(1) Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer von den Bei-
trägenfür eine Direktversicherungdes Arbeitnehmers
‚und von den Zuwendungen an eine Pensionskasse mit
einemPauschsteuersatzvon 10 vomHundertder Bei-
träge und Zuwendungen erheben, soweit diese nicht
steuerfrei sind. Die pauschale Erhebung der Lohnsteuer
von Beiträgen für eine Direktversicherung ist nur zuläs-
sig, wenn die Versicherung nicht auf den Erlebensfall
einesfrüherenals des 60.Lebensjahrsabgeschlossen
und eine vorzeitigeKündigungdes Versicherungsver-
trags durch den Arbeitnehmer ausgeschlossen worden
ist.

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit die zu besteuernden
Beiträge und Zuwendungen des Arbeitgebers für den
Arbeitnehmer 2400 Deutsche Mark im Kalenderjahr
übersteigen oder nicht aus seinem ersten Dienstver-
hältnis bezogenwerden. Sind mehrereArbeitnehmer
gemeinsam in einem Direktversicherungsvertrag oder in
einer Pensionskasse versichert, so gilt als Beitrag oder
Zuwendungfür deneinzelnenArbeitnehmerderTeil-
betrag,dersich beieinerAufteilungdergesamtenBei-
träge oder der gesamten Zuwendungen durch die Zahl
derbegünstigtenArbeitnehmerergibt,wenndieserTeil-
betrag 2400 Deutsche Mark nicht übersteigt; hierbei
sind Arbeitnehmer, für die Beiträge und Zuwendungen
von mehr als 3600 Deutsche Mark imKalenderjahr ge-
leistet werden, nicht einzubeziehen. Für Beiträge und
Zuwendungen, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer
aus Anlaß der Beendigung des Dienstverhältnisses
erbracht hat, vervielfältigt sich der Betrag von 2400
Deutsche Mark mit der Anzahl der Kalenderjahre, in
denen das Dienstverhältnis des Arbeitnehmers zu dem
Arbeitgeber bestanden hat; in diesem Fall ist Satz 2

nicht anzuwenden. Der vervielfältigte Betrag vermindert
sich um die nach Absatz 1 pauschal besteuerten Bei-
träge und Zuwendungen, die der Arbeitgeber in dem
Kalenderjahr, in dem das Dienstverhältnis beendet wird,
und in den sechs vorangegangenenKalenderjahren
erbracht hat.

(3) 8 40 Abs. 3 ist anzuwenden. Die Anwendung des
8 40 Abs. 1 Nr. 1 aufBezügeimSinne desAbsatzes 1
Satz 1 ist ausgeschlossen.

841
Aufzeichnungspflichten beim Lohnsteuerabzug

(1) Der Arbeitgeberhat am Ort der Betriebsstätte
(Absatz 2) für jeden Arbeitnehmer und jedes Kalender-
jahr ein Lohnkonto zu führen. In das Lohnkonto sind die
für den LohnsteuerabzugerforderlichenMerkmaleaus
der Lohnsteuerkarteoder aus einer entsprechenden
Bescheinigung zu übernehmen. Bei jeder Lohnzahlung
fürdasKalenderjahr,fürdas das Lohnkontogilt,sind im
Lohnkonto die Art und Höhe des gezahlten Arbeitslohns
einschließlich der steuerfreien Bezüge sowie die ein-
behaltene oder übernommene Lohnsteuer einzutragen;
an die Stelle der Lohnzahlungtritt in den Fällen des
8 39 b Abs. 5 Satz 1 die Lohnabrechnung. Ist die einbe-
haltene oder übernommene Lohnsteuer nach der
besonderen Lohnsteuertabelle ($ 38 c Abs. 2) ermittelt
worden,so ist dies durchEintragungdesGroßbuchsta-
bens B zu vermerken.Ferner sind das ausgezahlte
Kurzarbeitergeld und Schlechtwettergeld sowie die
diesen LeistungenentsprechendenBeträge im Sinne
des $ 32b Abs.2 Nr.1 einzutragen. Die Bundes-
regierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates vorzuschreiben, welche
EinzelangabenimLohnkontoaufzuzeichnensind.Dabei
können für Arbeitnehmer mit geringem Arbeitslohn und
für die Fälle der 88 40 bis 40 b Aufzeichnungserleich-
terungen sowie für steuerfreie Bezüge Aufzeichnungen
außerhalbdes Lohnkontos zugelassen werden. Die
Lohnkontensind bis zumAblaufdes sechsten Kalen-
derjahrs, das auf die zuletzt eingetragene Lohnzahlung
folgt, aufzubewahren.

(2) Betriebsstätte ist der Betrieb oder Teil des
Betriebs des Arbeitgebers, in dem der für die Durchfüh-
rung des LohnsteuerabzugsmaßgebendeArbeitslohn
ermitteltwird.Wird der maßgebendeArbeitslohn nicht in

bers oder nicht im Inland ermittelt, so gilt als Betriebs-
stätte der Mittelpunktder geschäftlichenLeitungdes
Arbeitgebers im Inland. Als Betriebsstätte gilt auch der
inländische Heimathafen deutscher Handelsschiffe,
wenn die Reederei im Inland keine Niederlassung hat.

841a
Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer

(1) DerArbeitgeberhat spätestensamzehntenTag
nach Ablauf eines jeden Lohnsteuer-Anmeldungszeit-
raums
1, dem Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Betriebs-

stätte (8 41 Abs. 2) befindet (Betriebsstättenfinanz-
amt), eine Steuererklärung einzureichen, in der er die



Summe der imLohnsteuer-Anmeldungszeitraum ein-
zubehaltenden und zu übernehmenden Lohnsteuer
angibt (Lohnsteuer-Anmeldung),

2. die im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum insgesamt
einbehaltene und übernommene Lohnsteuer an das
Betriebsstättenfinanzamt abzuführen.

Die Lohnsteuer-Anmeldung ist nach amtlich vorge-
schriebenemVordruckabzugebenundvomArbeitgeber
oder von einer zu seiner Vertretung berechtigten Person
zu unterschreiben. Der Arbeitgeber wird von der Ver-
pflichtung zur Abgabe weiterer Lohnsteuer-Anmeldun-
gen befreit, wenn er Arbeitnehmer, für die nach 8 41 ein
Lohnkonto zu führen ist, nicht mehr beschäftigt und das
dem Finanzamt mitteilt.
(2) Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum ist grundsätz-

lich der Kalendermonat. Lohnsteuer-Anmeldungszeit-
raum ist das Kalendervierteljahr, wenn die abzufüh-
rendeLohnsteuerfürdasvorangegangeneKalenderjahr
mehr als 600 Deutsche Mark, aber nicht mehr als 6 000
Deutsche Mark betragen hat; Lohnsteuer-Anmeldungs-
zeitraum ist das Kalenderjahr, wenn die abzuführende
Lohnsteuer für das vorangegangene Kalenderjahr nicht
mehr als 600 Deutsche Mark betragen hat. Hat die
Betriebsstätte nicht während des ganzen vorangegan-
genen Kalenderjahrs bestanden, so ist die für das vor-
angegangene Kalenderjahr abzuführende Lohnsteuer
für die Feststellung des Lohnsteuer-Anmeldungszeit-
raums auf einen Jahresbetrag umzurechnen. Wenn die
Betriebsstätte im vorangegangenen Kalenderjahr noch
nicht bestanden hat, ist die auf einen Jahresbetrag
umgerechnete für den ersten vollen Kalendermonat
nach der Eröffnungder Betriebsstätteabzuführende
Lohnsteuer maßgebend.

(3) Die oberste Finanzbehörde des Landes kann
bestimmen, daß die Lohnsteuer nicht dem Betriebsstät-
tenfinanzamt, sondern einer anderen öffentlichen Kasse
anzumelden und an diese abzuführen ist; die Kasse
erhält insoweit die Stellung einer Landesfinanzbehörde.
Das Betriebsstättenfinanzamt oder die zuständige
andere öffentliche Kasse können anordnen, daß die
LohnsteuerabweichendvondemnachAbsatz1maßge-
benden Zeitpunkt anzumelden und abzuführen ist, wenn
die Abführung der Lohnsteuer nicht gesichert erscheint.

841b
Abschluß des Lohnsteuerabzugs

(1) Bei Beendigung eines Dienstverhältnisses oder
am Ende des Kalenderjahrs hat der Arbeitgeber das
Lohnkonto des Arbeitnehmers abzuschließen. Der
Arbeitgeber hat auf Grund der Eintragungen im Lohn-
konto auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers
1. die Dauer des Dienstverhältnisses während des

Kalenderjahrs, für das die Lohnsteuerkarte gilt,
2. die Art und Höhe des gezahlten Arbeitslohns,
3. die einbehaltene Lohnsteuer sowie zusätzlich den

Großbuchstaben B, wenn das Dienstverhältnis vor
Ablaufdes Kalenderjahrsendetundder Arbeitneh-
mer für einen abgelaufenen Lohnzahlungszeitraum
oder Lohnabrechnungszeitraum des Kalenderjahrs
nach der besonderen Lohnsteuertabelle ($ 38c
Abs. 2) zu besteuernwar,
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4. das ausgezahlte Kurzarbeitergeld und Schlechtwet-
tergeldsowiediediesenLeistungenentsprechenden
BeträgeimSinne des $ 32 b Abs. 2 Nr.1

zu bescheinigen (Lohnsteuerbescheinigung). Liegt dem
Arbeitgeber eine Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers
nicht vor, hat er die Lohnsteuerbescheinigung nach
einem entsprechenden amtlich vorgeschriebenen Vor-
druck zu erteilen. Der Arbeitgeber hat demArbeitnehmer
die Lohnsteuerbescheinigung auszuhändigen, wenn
das Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalenderjahrs
beendet wird, der Arbeitnehmer zur Einkommensteuer
veranlagtwird oder beimFinanzamtden Lohnsteuer-
Jahresausgleich beantragt. In den übrigen Fällen hat der
Arbeitgeber die Lohnsteuerbescheinigungdem Be-
triebsstättenfinanzamt einzureichen. Kann ein Arbeit-
geber, der für die Lohnabrechnung ein maschinelles

die Lohnsteuerbescheinigung
nach Satz 2 nicht sofort bei Beendigung des Dienstver-
hältnisses ausschreiben, so hat er die Lohnsteuerkarte
bis zur Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung
zurückzubehalten und dem Arbeitnehmer eine Beschei-
nigung über alle auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitneh-
mers eingetragenen Merkmale auszuhändigen; in
dieser Bescheinigung ist außerdem der Zeitpunkt einzu-
tragen,zudemdasDienstverhältnisbeendetwordenist.
IndiesemFall ist dieAusschreibungderLohnsteuerbe-
scheinigung innerhalb von acht Wochen nachzuholen.

(2) DerArbeitgeberhatferner
1. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse |, Il oder

IV, dessen Arbeitslohn 30 000 Deutsche Mark über-
steigt,

2. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse Ill, des-
sen Arbeitsiohn58000 DeutscheMark übersteigt,

3. füreinenArbeitnehmerinderSteuerklasseV, des-
sen Arbeitslohn16000 DeutscheMark übersteigt,

4. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse VI,

5. für einen Arbeitnehmer, der Kurzarbeitergeld oder
Schlechtwettergeldbezogenhat,

6. für einen Arbeitnehmer, der ausländische Einkünfte
aus nichtselbständiger Arbeit bezogen hat, die nach
einem Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerungoderunterProgressionsvorbehaltnach
8 34 c Abs. 5 von der Lohnsteuer freigestellt waren,

einenLohnzettelnach amtlichvorgeschriebenemVor-
druck auszuschreiben, der dieselben Angaben wie die
Lohnsteuerbescheinigung enthält. Der Lohnzettel ist
demfür denArbeitnehmernach seinemWohnsitzoder
gewöhnlichenAufenthaltam31. Dezemberdes abge-
laufenenKalenderjahrszuständigenFinanzamteinzu-
reichen.Bei Beendigungdes Dienstverhältnissesvor
AblaufdesKalenderjahrsist deraufeinenJahresbetrag
umgerechnete Arbeitsiohn maßgebend und der Lohn-
zettel dem Finanzamteinzureichen,das für den nach
Kenntnis des Arbeitgebers letzten Wohnsitz des Arbeit-
nehmers zuständig ist.

(3)DieAbsätze1und2geltennichtfürArbeitnehmer,
soweit sie Arbeitslohn bezogen haben, der nach den
88 40 bis 40 b pauschal besteuert worden ist.
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84ic
Änderung des Lohnsteuerabzugs

(1) Der Arbeitgeber ist berechtigt, bei der jeweils
nächstfolgenden Lohnzahlung bisher erhobene Lohn-
steuer zu erstatten oder noch nicht erhobene Lohn-
steuer nachträglich einzubehalten,
1. wenn ihmder Arbeitnehmer eine Lohnsteuerkarte mit

Eintragungenvorlegt,dieaufeinenZeitpunktvorVor-
lage der Lohnsteuerkarte zurückwirken, oder

2. wenn er erkennt, daß er die Lohnsteuer bisher nicht
vorschriftsmäßig einbehalten hat.

(2) Die zu erstattende Lohnsteuer ist dem Betrag zu
entnehmen,denderArbeitgeberfürseineArbeitnehmer
insgesamt an Lohnsteuer einbehalten oder über-
nommen hat. Wenn die zu erstattende Lohnsteuer aus
dem Betrag nicht gedeckt werden kann, der insgesamt
an Lohnsteuer einzubehalten oder zu übernehmen ist,
wird der Fehlbetrag dem Arbeitgeber auf Antrag vom
Betriebsstättenfinanzamt ersetzt.
(3) Nach Ablauf des Kalenderjahrs oder, wenn das

DienstverhältnisvorAblaufdes Kalenderjahrsendet,
nach Beendigung des Dienstverhältnisses, ist die Ande-
rung des Lohnsteuerabzugs nur bis zur Ausschreibung
der Lohnsteuerbescheinigung oder eines Lohnzettels
zulässig. Bei Änderung des Lohnsteuerabzugs nach
Ablauf des Kalenderjahrs ist die nachträglich einzube-
haltende Lohnsteuer nach dem Jahresarbeitsiohn auf
Grund der Jahresiohnsteuertabelle zu ermitteln. Eine
Erstattung von Lohnsteuer ist nach Ablauf des Kalen-
derjahrs nur im Wege des Lohnsteuer-Jahresaus-
gleichsnach$ 42 b zulässig.
(4) Der Arbeitgeber hat die Fälle, in denen er von sei-

ner Berechtigung zur nachträglichen Einbehaltung von
Lohnsteuer nach Absatz 1 keinen Gebrauch macht oder
die Lohnsteuer nicht nachträglich einbehalten werden
kann,weil
1. Eintragungenaufder Lohnsteuerkarteeines Arbeit-

nehmers, die nach Beginn des Dienstverhältnisses
vorgenommen worden sind, auf einen Zeitpunkt vor
Beginn des Dienstverhältnisses zurückwirken,

2. derArbeitnehmervomArbeitgeberArbeitslohnnicht
mehr bezieht oder

3. der Arbeitgeber nach Ablauf des Kalenderjahrs
bereits die Lohnsteuerbescheinigungoder einen
Lohnzettel ausgeschrieben hat,

dem Betriebsstättenfinanzamt unverzüglich anzuzei-
gen. Das Finanzamthat die zuwenigerhobeneLohn-
steuer vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn der
nachzuforderndeBetrag20 DeutscheMark übersteigt.
8 42 d bleibtunberührt.

842
Lohnsteuer-Jahresausgleich

(1) Den unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen
Arbeitnehmern, die nicht zur Einkommensteuer veran-
lagt werden, wird die für das abgelaufene Kalenderjahr
(Ausgleichsjahr) einbehaltene Lohnsteuer insoweit
erstattet, als sie die auf den Jahresarbeitslohn entfal-
lende Jahreslohnsteuer übersteigt (Lohnsteuer-Jahres-

ausgleich). Hat die unbeschränkte Einkommensteuer-
pflicht des Arbeitnehmers nicht während des ganzen
Kalenderjahrsbestanden,so gilt die Dauerder unbe-
schränkten Einkommensteuerpflicht im Kalenderjahr
als Ausgleichsjahr und der während dieses Zeitraums
bezogene Arbeitslohn als Jahresarbeitslohn.

(2) DerLohnsteuer-Jahresausgleich wird nach Ablauf
des Ausgleichsjahrs auf Antrag des Arbeitnehmers vom
Finanzamtdurchgeführt,soweit er nach $ 42bbnicht
vom Arbeitgeber durchgeführt worden ist. Bei Wegfall
der unbeschränktenEinkommensteuerpflichtkannder
Lohnsteuer-Jahresausgleich sofort durchgeführt wer-
den. Der Antrag ist spätestens am 30. September des
dem Ausgleichsjahr folgenden Kalenderjahrs nach amt-
lich vorgeschriebenemVordruck zu stellen; die Frist
kann nicht verlängert werden. Der Antrag muß vom
Arbeitnehmer, bei Arbeitnehmern, die mit einem Ehe-
gatten die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 erfüllen,
auch vom Ehegatten eigenhändig unterschrieben sein.
Hat eine Person oder Vereinigung bei der Anfertigung
des Antrags mitgewirkt, so sind der Name und die An-
schrift dieser Person oder Vereinigung in dem Antrag
anzugeben.

(3) Dem Antrag auf Lohnsteuer-Jahresausgleich sind
beizufügen:
1. die für das Ausgleichsjahr ausgeschriebenen Lohn-

steuerkarten des Arbeitnehmers mit vollständigen
Lohnsteuerbescheinigungen oder in den Fällen, in
denendemArbeitgebereine Lohnsteuerkartenicht
vorgelegen hat, Lohnsteuerbescheinigungen nach
entsprechendem amtlich vorgeschriebenen Vor-
druck (8 41b Abs. 1 Satz 3);

2. in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer während
des Ausgleichsjahrs zeitweise in keinem Dienstver-
hältnisgestandenhat,etwaigeUnterlagenüberdie
Dauer dieser Zeiträume;

3. Unterlagenüber die Höhe des im Ausgleichsjahr
empfangenen Arbeitslosengeldes und der Arbeits-
losenhilfeund die diesen Leistungenentsprechen-
den BeträgeimSinne des $ 32 b Abs.2 Nr.1.
(4) Vorbehaltlich der Vorschriften des $ 42 a hat das

Finanzamt für den Lohnsteuer-Jahresausgleich den
Jahresarbeitsiohn aus sämtlichen Dienstverhältnissen
des Arbeitnehmers festzustellen. Dabei bleiben ermä-
Bigt besteuerteEntschädigungenim Sinne des 8 34
Abs. 1 undAbs. 2 Nr. 2, Bezüge imSinne des $ 34 Abs. 3
Satz 1 und ermäßigt besteuerte Vergütungen für Arbeit-
nehmererfindungen außer Ansatz, wenn der Arbeitneh-
mernichtjeweils die Einbeziehungin denLohnsteuer-
Jahresausgleich beantragt. Vom Jahresarbeitslohn sind
der etwa in Betracht kommende Versorgungs-Frei-
betrag, der Weihnachts-Freibetrag und der etwa in
BetrachtkommendeAltersentlastungsbetragabzuzie- _
hen. Danach ist als Jahreslohnsteuer die Einkommen-
steuer zu ermitteln, die der Arbeitnehmer schuldet,
wenn er ausschließlich die sich aus dem nach Satz 3
geminderten Jahresarbeitsiohn ergebenden Einkünfte
erzielt hat; dabei ist $ 32 b Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1
anzuwenden, die 8$ 34, 34 c, 34f und 35 sind nicht
anzuwenden. Den Betrag, um den die sich hiernach
ergebende Jahreslohnsteuer die Lohnsteuer unter-
schreitet, die für das Ausgleichsjahr insgesamt erhoben
worden ist, hat das Finanzamt dem Arbeitnehmer zu er-



statten. Bei der Ermittlung der insgesamt erhobenen
Lohnsteuer ist die Lohnsteuer auszuscheiden, die von
den nach Satz 2 außer Ansatz gebliebenen Bezügen
einbehaltenworden ist. 836 Abs.4 Satz3 gilt sinn-
gemäß.

(5) Das Finanzamt erteilt über den Lohnsteuer-Jah-
resausgleich dem Antragsteller einen Steuerbescheid.

842a
Gemeinsamer Lohnsteuer-Jahresausgleich

für Ehegatten

(1) Bei Arbeitnehmern, die die Voraussetzungen für
die Anwendung der Steuerklasse Ill erfüllen,wird nur ein
Lohnsteuer-Jahresausgleich für beide Ehegatten ge-
meinsamdurchgeführt,wennbeideEhegattenimAus-
gleichsjahr Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
erzielt haben. Der Antrag auf gemeinsamen Lohnsteuer-
Jahresausgleich ist von den Ehegatten gemeinsam zu
stellen, es sei denn, daß einer der Ehegatten dazu aus
zwingenden Gründen nicht in der Lage ist. $ 42 Abs. 2
Sätze 2 bis 5 ist anzuwenden.

(2) Für den gemeinsamenLohnsteuer-Jahresaus-
gleichhatdas FinanzamtjeweilsdenJahresarbeitsiohn
der Ehegatten aus ihren sämtlichen Dienstverhältnis-
sen festzustellen. 8 42 Abs. 4 Satz 2 ist anzuwenden.
Von dem Jahresarbeitsiohn des einzelnen Ehegatten
sind jeweils der etwa in Betracht kommende Versor-
gungs-Freibetrag, der Weihnachts-Freibetrag und der
etwa in Betracht kommende Altersentlastungsbetrag
abzuziehen.Danach ist als Jahreslohnsteuerdie Ein-
kommensteuer zu ermitteln,die die Ehegatten schulden,
wenn sie ausschließlichdie sich aus den nach Satz 3
geminderten Jahresarbeitslöhnen ergebenden Ein-
künfte erzielt haben; dabei ist $ 32 b Abs. 1 Nr. 1 und
Abs. 2 Nr.4 anzuwenden,die 88 34, 34c, 34f und35
sind nicht anzuwenden. Den Betrag, um den die sich
hiernach ergebende Jahreslohnsteuer die Lohnsteuer
unterschreitet, die für das Ausgleichsjahr von beiden
Ehegatten insgesamt erhoben worden ist, hat das
Finanzamtzu erstatten.8 42 Abs. 4 Sätze 6 und7 und
Abs. 5 ist entsprechend anzuwenden.

842b
Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber
(1) Der Arbeitgeber ist berechtigt, für unbeschränkt

einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer, die während
des Ausgleichsjahrs ständig in einem Dienstverhältnis
gestanden haben, einen Lohnsteuer-Jahresausgleich
durchzuführen. Er ist zur Durchführung des Lohnsteuer-
Jahresausgleichs verpflichtet, wenn er am
31. Dezember des Ausgleichsjahrs mindestens zehn
Arbeitnehmer beschäftigt. Voraussetzung für den Lohn-
steuer-Jahresausgleich ist, daß dem Arbeitgeber die
Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers mit den Lohn-
steuerbescheinigungen aus etwaigen vorangegan-
genen Dienstverhältnissen vorliegt und der Arbeitgeber
für den Arbeitnehmer einen Lohnzettel noch nicht aus-
geschrieben hat. Der Arbeitgeber darf den Lohnsteuer-
Jahresausgleich nicht durchführen, wenn
1. der Arbeitnehmer es beantragt oder
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2. der Arbeitnehmer für das Ausgleichsjahr oder für
einen Teil des Ausgleichsjahrs nach den Steuerklas-
sen V oderVI zu besteuernwar oder

3. der Arbeitnehmer für einen Teil des Ausgleichsjahrs
nach den Steuerklassen Ill oder IV zu besteuern war
oder

4. der Arbeitnehmer imAusgleichsjahr Kurzarbeitergeld
oderSchlechtwettergeldbezogenhatoder

5. der Arbeitnehmer im Ausgleichsjahr nach der allge-
meinenLohnsteuertabelle($ 38c Abs. 1) undnach
der besonderen Lohnsteuertabelle (8 38 c Abs. 2) zu
besteuern war oder

6. der Arbeitnehmerim Ausgleichsjahr ausländische
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit bezogen hat,
die nach einem Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerungoder unter Progressionsvor-
behalt nach $ 34 c Abs. 5 von der Lohnsteuer freige-
stellt waren.

(2) Für den Lohnsteuer-Jahresausgleich hat der
Arbeitgeber den Jahresarbeitsiohn aus dem zu ihm
bestehenden Dienstverhältnis und nach den Lohn-
steuerbescheinigungen auf der Lohnsteuerkarte aus
etwaigen vorangegangenen Dienstverhältnissen fest-
zustellen.DabeibleibenermäßigtbesteuerteEntschä-
digungen im Sinne des $ 34 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2,
Bezüge im Sinne des $ 34 Abs. 3 Satz 1 und ermäßigt
besteuerteVergütungenfür Arbeitnehmererfindungen
außer Ansatz, wenn der Arbeitnehmer nicht jeweils die
Einbeziehung in den Lohnsteuer-Jahresausgleich bean-
tragt. Vom Jahresarbeitsiohn sind der etwa in Betracht
kommendeVersorgungs-Freibetrag,der Weihnachts-
Freibetrag, der etwa in Betracht kommende Altersent-
lastungsbetragund ein etwa auf der Lohnsteuerkarte
eingetragener Freibetrag abzuziehen. Für den so gemin-
dertenJahresarbeitslohnist nachMaßgabederaufder
Lohnsteuerkartezuletzt eingetragenenSteuerklasse
und der Zahl der Kinder die Jahresiohnsteuer aus der
Jahreslohnsteuertabellezuermitteln,diefürdenArbeit-
nehmer beim Lohnsteuerabzug maßgebend war. Den
Betrag, um den die sich hiernach ergebende Jahres-
lohnsteuerdie Lohnsteuerunterschreitet,die von dem
zugrunde gelegten Jahresarbeitsiohn insgesamt erho-
ben worden ist, hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer
zu erstatten. Bei der Ermittlung der insgesamt erhobe-
nenLohnsteuerist die Lohnsteuerauszuscheiden,die
von den nach Satz 2 außer Ansatz gebliebenen Bezügen
einbehalten worden ist.

(3) Der Arbeitgeber darf den Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich frühestens bei der Lohnabrechnung für den letz-
tenimAusgleichsjahrendendenLohnzahlungszeitraum,
spätestens bei der Lohnabrechnungfür ‚den letzten
Lohnzahlungszeitraum, der im Monat März des dem
AusgleichsjahrfolgendenKalenderjahrsendet,durch-
führen. Die zu erstattende Lohnsteuer ist dem Betrag zu
entnehmen, den der Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer
für den Lohnzahlungszeitraum insgesamt an Lohn-
steuer erhoben hat, und in der Lohnsteuer-Anmeldung
gesondert anzugeben. 8 41c Abs. 2 Satz 2 ist anzu-
wenden.

(4) Der Arbeitgeberhat im Lohnkontofür das Aus-
gleichsjahr den Inhalt etwaiger Lohnsteuerbescheini-
gungen aus vorangegangenen Dienstverhältnissen des
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Arbeitnehmers einzutragen. ImLohnkonto, auf der Lohn-
steuerkarte und auf dem Lohnzettel für das Ausgleichs-
jahr ist die im Lohnsteuer-Jahresausgleich erstattete
Lohnsteuergesonderteinzutragen.Wenndieerstattete
Lohnsteuer die vom Arbeitgeber für den Arbeitnehmer
insgesamt erhobene Lohnsteuer nicht übersteigt, darf
der Arbeitgeber auf der Lohnsteuerkarte und im Lohn-
zettel an Stelle der Eintragung nach Satz 2 den sich
nach Verrechnung der erhobenen Lohnsteuer mit der
erstatteten Lohnsteuer ergebenden Betrag als erho-
bene Lohnsteuer eintragen.

842c
ÖrtlicheZuständigkeitderFinanzämter

im Lohnsteuerverfahren
(1) Für die Eintragung eines Freibetrags auf der Lohn-

steuerkarte ($ 39 a) ist das Finanzamt örtlich zuständig,
in dessen Bezirk der Arbeitnehmer im Zeitpunkt der
AntragstellungseineWohnunghat,vonderaus er sei-
nerBeschäftigungregelmäßignachgeht.BeiEhegatten,
die beideArbeitslohnbeziehenundeinenmehrfachen
Wohnsitz haben, ist das Finanzamt des Familienwohn-
sitzes zuständig; bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn
beziehen und keinen Familienwohnsitz haben, ist das
für den älterenEhegattennach Satz 1 maßgebende
Finanzamt örtlich zuständig. In den Fällen des $ 1 Abs. 2
ist das Finanzamt örtlich zuständig, in dessen Bezirk
sich die öffentliche Kasse befindet, die den Arbeitslohn
zahlt.

(2) FürdieDurchführungdesLohnsteuer-Jahresaus-
gleichs (88 42, 42 a) ist das Finanzamtörtlichzustän-
dig, in dessen BezirkderArbeitnehmeramSchluß des
Ausgleichsjahrs seinen Wohnsitz oder in Ermangelung
eines Wohnsitzes seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hatte. Bei mehrfachem Wohnsitz im Geltungsbereich
desGesetzesistderWohnsitzmaßgebend,andemsich
der Arbeitnehmer vorwiegend aufgehalten hat; bei
mehrfachem Wohnsitz eines verheirateten Arbeitneh-
mers,dervonseinemEhegattennichtdauerndgetrennt
lebt,istderWohnsitzmaßgebend,andemsichdieFami-
lievorwiegendaufgehaltenhat.HabenindenFällendes
Satzes 2 zweiter Halbsatz die Ehegatten keinen Fami-
lienwohnsitz gehabt, ist das für den älteren Ehegatten
nach Satz 1 maßgebende Finanzamt örtlich zuständig.
Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

842d
Haftungdes Arbeitgebers

(1) Der Arbeitgeber haftet
1. für die Lohnsteuer, die er einzubehalten und abzufüh-

ren hat,
2. für die Lohnsteuer,die er beimLohnsteuer-Jahres-

ausgleich zu Unrecht erstattet hat,
3. fürdieEinkommensteuer(Lohnsteuer),dieaufGrund

fehlerhafterAngaben im Lohnkonto, in der Lohn-
steuerbescheinigung oder im Lohnzettel verkürzt
wird.

- (2) DerArbeitgeberhaftetnicht,
1. soweit Lohnsteuernach$ 39 Abs. 4, $ 39 a Abs. 6

und in den vom Arbeitgeber angezeigten Fällen des
8 41c Abs. 4 nachzufordernist,

2. soweit auf Grund der nach 8 10 Abs. 2 des Einkom-
mensteuergesetzesin den vor dem 1. Januar 1975
geltendenFassungenoder 8 10 Abs. 6 erlassenen
RechtsverordnungeneineNachversteuerungdurch-
zuführenist.

(3) Soweit die Haftungdes Arbeitgebersreicht,sind
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer Gesamtschuld-
ner. Das Betriebsstättenfinanzamt kann die Steuer-
schuld oder Haftungsschuld nach pflichtgemäßem
ErmessengegenüberjedemGesamtschuldnergeltend
machen. Der Arbeitgeber kann auch dann in Anspruch
genommen werden, wenn der Arbeitnehmer zur Ein-
kommensteuer veranlagt wird. Der Arbeitnehmer kann
imRahmen der Gesamtschuldnerschaft nur in Anspruch
genommen werden,
1. wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht vor-

schriftsmäßigvomArbeitslohneinbehaltenhat,
2. wennderArbeitnehmerweiß,daßderArbeitgeberdie

einbehaltene Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig
angemeldet hat. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitneh-
mer den Sachverhaltdem Finanzamtunverzüglich
mitgeteilthat.

(4) Für die Inanspruchnahme des Arbeitgebers bedarf
es keines Haftungsbescheids und keines Leistungs-
gebots, soweit der Arbeitgeber

1. die einzubehaltende Lohnsteuer angemeldet hat
oder

2. nach Abschluß einer Lohnsteuer-Außenprüfung
seineZahlungsverpflichtungschriftlichanerkennt.

(5) Von der Geltendmachungder Steuernachforde-
rungoderHaftungsforderungistabzusehen,wenndiese
insgesamt20 DeutscheMark nichtübersteigt.

842e
Anrufungsauskunft

Das Betriebsstättenfinanzamt hat auf Anfrage eines
BeteiligtendarüberAuskunftzugeben,obundinwieweit
im einzelnen Fall die Vorschriften über die Lohnsteuer
anzuwenden sind.

8 42f
Lohnsteuer-Außenprüfung

(1) Für die Außenprüfung der Einbehaltung oder Über-
nahme und Abführung der Lohnsteuer ist das Betriebs-
stättenfinanzamt zuständig.

(2) Für die Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers bei
der Außenprüfung gilt $ 200 der Abgabenordnung.
Darüber hinaus haben die Arbeitnehmer des Arbeit-
gebers dem mit der Prüfung Beauftragten jede
gewünschteAuskunftüberArt undHöhe ihrerEinnah-
men zu geben und auf Verlangen die etwa in ihrem
Besitz befindlichen Lohnsteuerkarten sowie die Belege
über bereits entrichtete Lohnsteuer vorzulegen. Dies gilt
auch für Personen, bei denen es streitig ist, ob sie
Arbeitnehmer des Arbeitgebers sind oder waren.



3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

8 43
Kapitalerträge mit Steuerabzug

(1) Bei den folgenden inländischen Kapitalerträgen
wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Kapital-
ertrag(Kapitalertragsteuer)erhoben:
1. Kapitalerträgen im Sinne des 8 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2;
2. Zinsen aus Teilschuldverschreibungen, bei denen

nebenderfestenVerzinsungeinRechtaufUmtausch
in Gesellschaftsanteile (Wandelanleihen) oder eine
Zusatzverzinsung, die sich nach der Höhe der
Gewinnausschüttungendes Schuldnersrichtet(Ge-
winnobligationen), eingeräumt ist, und Zinsen aus
Genußrechten,dienichtin 8 20Abs. 1Nr.1genannt
sind. Zu den Gewinnobligationen gehören nicht sol-
che Teilschuldverschreibungen, bei denen der Zins-
fuß nur vorübergehend herabgesetzt und gleichzeitig
eine von dem jeweiligen Gewinnergebnis des
Unternehmens abhängige Zusatzverzinsung bis zur
Höhedes ursprünglichenZinsfußesfestgelegtwor-
den ist. Zu den Kapitalerträgen im Sinne des
Satzes 1 gehören nicht die Bundesbankgenußrechte
im Sinne des $ 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Liqui-
dation der Deutschen Reichsbank und der Deut-
schen Golddiskontbank in der im Bundesgesetzblatt
Teil Il, Gliederungsnummer 7620-6, veröffentlichten
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 17. Dezember 1975 (BGBi. | S. 3123);

3. Einnahmen aus der Beteiligung an einem Handelsge-
werbeals stillerGesellschafterundZinsenaus par-
tiarischen Darlehen ($ 20 Abs. 1 Nr. 4);

4. KapitalerträgenimSinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 6;
5. Zinsenaus in der BundesrepublikDeutschlandoder

inBerlin(West)nachdem31.März1952undvordem
1. Januar 1955 ausgegebenen festverzinslichen
Wertpapieren unter folgenden Voraussetzungen:
a) die Wertpapiere müssen spätestens innerhalb

eines Jahres nach der Ausgabe zum Handel an
einer Börse in der Bundesrepublik Deutschland
oder in Berlin (West) zugelassen werden;

b) die Wertpapiere dürfen auf die Dauer von minde-
stens fünf Jahren nicht kündbar und nicht rück-
zahlbar sein;

c) nach den Anleihebedingungendarf die Laufzeit
der Wertpapiere zu den bei der Ausgabe vorge-
sehenen Zinsbedingungen für die Dauer von fünf
Jahren nicht geändert werden.

Diese Vorschrift bezieht sich nicht auf Zinsen aus
Anleihen, die im Saarland ausgegeben worden sind,
und nicht auf Zinsen, die nach $ 3 a steuerfrei sind.
83a Abs. 2 und 3 gilt entsprechend;

6. Einnahmen aus der Vergütung von Körperschaft-

des Körperschaftsteuergesetzes. Der Steuerabzug
wird nicht vorgenommen,wenn die Kapitalertrag-
steuerimFall ihrerEinbehaltungnach8 44c Abs. 1
in voller Höhe an den Gläubiger zu erstatten wäre.

Dem Steuerabzug unterliegen auch besondere Entgelte
oder Vorteile im Sinne des $ 20 Abs. 2 Nr. 1, die neben
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den in den Nummern 1 bis 6 bezeichneten Kapital-
erträgen oder an deren Stelle gewährt werden.

(2) Der Steuerabzug ist nicht vorzunehmen, wenn
Gläubigerund Schuldner der Kapitalerträge(Schuld-
ner) im Zeitpunkt des Zufließens dieselbe Person sind.

(3) Kapitalerträge sind inländische, wenn der Schuld-
nerWohnsitz,GeschäftsleitungoderSitz imInlandhat.
(4) Der Steuerabzug ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Kapitalerträge beim Gläubiger zu den Einkünf-
ten aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb,
aus selbständigerArbeit oder aus Vermietungund
Verpachtung gehören.

843a
Bemessungder Kapitalertragsteuer

(1) Die Kapitalertragsteuer beträgt
1. in den Fällendes $ 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 4:

25 vomHundertdes Kapitalertrags,wennderGläu-
bigerdie Kapitalertragsteuerträgt,
33'/3 vom Hundert des tatsächlich ausgezahlten
Betrags, wenn der Schuldner die Kapitalertragsteuer
übernimmt;

2. in den Fällendes $ 43 Abs. 1 Nr.5:
30 vom Hundert des Kapitalertrags, wenn der Gläu-
biger die Kapitalertragsteuer trägt,
42,85 vom Hundert des tatsächlich ausgezahlten
Betrags, wenn der Schuldner die Kapitalertragsteuer
übernimmt;

3. in den Fällendes $ 43 Abs. 1 Nr. 6:
25 vom Hundert desKapitalertrags.

(2) DemSteuerabzugunterliegendie vollenKapital-
erträgeohnejedenAbzug.$ 20 Abs. 2 Nr.3 Satz 2 ist
nicht anzuwenden.

844
Entrichtung der Kapitalertragsteuer

in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 1 bis5
(1) Schuldner der Kapitalertragsteuer ist in den Fällen

des $ 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 der Gläubigerder Kapital-
erträge. Die Kapitalertragsteuer entsteht in dem Zeit-
punkt,in demdie KapitalerträgedemGläubigerzuflie-
Ben. In diesem Zeitpunkt hat der Schuldner der Kapital-
erträge den Steuerabzug für Rechnung des Gläubigers
der Kapitalerträgevorzunehmen.Die innerhalbeines
KalendermonatseinbehalteneSteuer ist jeweils bis
zum10.des folgendenMonatsandas Finanzamtabzu-
führen, das für die Besteuerung des Schuldners der
Kapitalerträge nach dem Einkommen zuständig ist.
Dabei ist die Kapitalertragsteuer,die ein Schuldnerzu
demselbenZeitpunktinsgesamt abzuführenhat, auf
den nächsten vollen Deutsche-Mark-Betrag abzu-
runden.

(2) Gewinnanteile(Dividenden)undandereKapital-
erträge,deren Ausschüttungvon einer Körperschaft
beschlossen wird, fließen dem Gläubiger der Kapital-
erträgean demTag zu (Absatz 1),der imBeschlußals
Tag der Auszahlung bestimmt worden ist. Ist die Aus-
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schüttung nur festgesetzt, ohne daß über den Zeitpunkt
der Auszahlung ein Beschluß gefaßt worden ist, so gilt
als Zeitpunkt des Zufließens der Tag nach der Be-
schlußfassung.

(3) Ist bei Einnahmen aus der Beteiligung an einem
Handelsgewerbeals stillerGesellschafterindemBetei-
ligungsvertrag über den Zeitpunkt der Ausschüttung
keine Vereinbarung getroffen, so gilt der Kapitalertrag
am Tag nach der Aufstellung der Bilanz oder einer son-
stigen Feststellung des Gewinnanteils des stillen
Gesellschafters,spätestensjedochsechsMonatenach
Ablauf des Wirtschaftsjahrs, für das der Kapitalertrag
ausgeschüttet oder gutgeschrieben werden soll, als
zugeflossen. Bei Zinsen aus partiarischen Darlehen gilt
Satz 1 entsprechend.
(4) Haben Gläubiger und Schuldner der Kapital-

erträge vor dem Zufließen ausdrücklich Stundung des
Kapitalertrags vereinbart, weil der Schuldner vorüber-
gehend zur Zahlung nicht in der Lage ist, so ist der Steu-
erabzug erst mit Ablauf der Stundungsfrist vorzuneh-
men.
(5) Der Schuldner der Kapitalerträge haftet für die

Kapitalertragsteuer, die er einzubehalten und abzufüh-
ren hat. Der Gläubiger der Kapitalerträge wird nur in
Anspruch genommen,
1. wenn der Schuldner die Kapitalerträge nicht vor-

schriftsmäßig gekürzt hat,
2. wenn der Gläubiger weiß, daß der Schuldner die ein-

behaltene Kapitalertragsteuer nicht vorschriftsmäßig
abgeführt hat, und dies dem Finanzamt nicht unver-
züglich mitteilt oder

3. wenn das die Kapitalerträge auszahlende inlän-
dische Kreditinstitutdie Kapitalerträgezu Unrecht
ohne Abzug der Kapitalertragsteuer ausgezahlt hat.

Für die Inanspruchnahme des Schuldners der Kapitaler-
träge bedarf es keines Haftungsbescheids, soweit der
Schuldner die einbehaltene Kapitalertragsteuer richtig
angemeldet hat oder soweit er seine Zahlungsverpflich-
tung gegenüber dem Finanzamt oder dem Prüfungs-
beamten des Finanzamts schriftlich anerkennt.

844a
Abstandnahme vom Steuerabzug

(t) Bei Kapitalerträgen im Sinne des 8 43 Abs. 1 Nr. 3
und 4 ist der Steuerabzug nicht vorzunehmen, wenn der
Gläubiger im Zeitpunkt des Zufließens unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig ist und anzunehmen ist, daß
für ihneineVeranlagungzur Einkommensteuernichtin
Betracht kommt.

(2) Die Voraussetzungendes Absatzes 1 sind dem
Schuldner oder dem die Kapitalerträge auszahlenden
inländischen Kreditinstitut durch eine Bescheinigung
des für den Gläubiger zuständigen Wohnsitzfinanzamts
nachzuweisen. $ 36 b Abs. 2 Sätze 2 bis 4 ist ent-
sprechend anzuwenden.
(3) Der Schuldner oder das die Kapitalerträge aus-

zahlende inländische Kreditinstitut hat in seinen Unter-
lagen das Finanzamt, das die Bescheinigung erteilt hat,
denTag derAusstellungder Bescheinigungunddie in
der Bescheinigung angegebene Steuer- und Listen-
nummer zu vermerken.

(4) Ist derGläubiger
1. eine von der Körperschaftsteuer befreite inländische

Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse oder

2. eine inländische juristische Person des öffentlichen
Rechts,

so ist der Steuerabzug nicht vorzunehmen, wenn es sich
bei den Kapitalerträgen um Gewinnanteile handelt, die
der Gläubiger von einer von der Körperschaftsteuer
befreiten Körperschaft bezieht. Voraussetzung ist, daß
der Gläubiger dem Schuldner oder dem die Kapitaler-
träge auszahlenden inländischen Kreditinstitut durch
eine Bescheinigung des für seine Geschäftsleitung oder
seinen Sitz zuständigen Finanzamts nachweist, daß er
eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse im Sinne der Nummer 1 oder 2 ist. Absatz 3
und 836 b Abs. 2 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend. Die
in Satz 2 bezeichnete Bescheinigung wird nicht erteilt,
wenn die Kapitalerträge in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1
in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, für
den die’ Befreiung von der Körperschaftsteuer aus-
geschlossen ist, oder wenn sie in den Fällen des Sat-
zes 1 Nr. 2 in einem nicht von der Körperschaftsteuer
befreiten Betrieb gewerblicher Art anfallen.

844b
Erstattung der Kapitalertragsteuer

(1) Bei Kapitalerträgen im Sinne des $ 43 Abs. 1 Nr. 1
und2wirdaufAntrageinemGläubiger,derimZeitpunkt
des Zufließens der Kapitalerträge unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtig ist, die einbehaltene und abge-
führte Kapitalertragsteuer erstattet, wenn anzunehmen
ist, daß für ihn eine Veranlagung zur Einkommensteuer
nichtin Betrachtkommt.Das VorliegendieserVoraus-
setzungen ist durch eine Bescheinigung im Sinne des
8 44 a Abs. 2 nachzuweisen. Dem Antrag auf Erstattung
ist außerderBescheinigungnachSatz 2 eineBeschei-
nigung im Sinne des $ 45 a Abs. 3 beizufügen. $ 36 b
Abs. 3 bis 5 und 8 36 c gelten sinngemäß.

(2) Ist der Gläubiger von Kapitalerträgen imSinne des
8 43 Abs. 1 Nr. 1 ein unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtiger Anteilseigner und wird nach $ %36d
Körperschaftsteuer an den Vertreter des Giäubigers
vergütet, so ist unabhängig vom Vorliegen der Voraus-
setzungen des Absatzes 1 auch die Kapitalertragsteuer
an den Vertreter zu erstatten. Imübrigen ist 8 36 d sinn-
gemäßanzuwenden.

(3) Ist der Gläubiger von Kapitalerträgen im Sinne des
8 43 Abs. 1 Nr. 2 ein unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtiger Arbeitnehmer und beruhen die Kapitalerträge
auf Teilschuldverschreibungen,die ihm von seinem
gegenwärtigen oder früheren Arbeitgeber überlassen
worden sind, so wird die Kapitalertragsteuer unab-
hängig vom Vorliegen der Voraussetzungen des Absat-
zes 1 an den Arbeitgeber oder an einen von ihm bestell-
ten Treuhänder erstattet, wenn der Arbeitgeber oder
Treuhänderin Vertretungdes Gläubigerssich in einem
Sammelantrag bereit erklärt hat, den Erstattungsbetrag
für den Gläubiger entgegenzunehmen. Die Erstattung
wird nur für Gläubiger gewährt, deren Kapitalerträge im
SinnedesSatzes 1alleinoder,indenFällendesAbsat-



zes 2, zusammen mit den dort bezeichneten Kapital-
erträgen im Wirtschaftsjahr 100 Deutsche Mark nicht
überstiegenhaben.$ 36 d Abs.4 gilt sinngemäß.

(4) Ist bei Kapitalerträgen im Sinne des $ 43 Abs. 1
Nr. 3 bis 5 Kapitalertragsteuer einbehalten und abge-
führt worden, obwohl eine Verpflichtung hierzu nicht
bestand, oder hat der Gläubiger im Fall des $ 44 a dem
Schuldner oder dem die Kapitalerträge auszahlenden
inländischen Kreditinstitut die Bescheinigung erst in
einem Zeitpunkt vorgelegt, in dem die Kapitalertrag-
steuer bereits abgeführtwar, so ist auf Antrag des
Schuldners oder des die Kapitalerträge auszahlenden
inländischen Kreditinstituts die Steueranmeldung
(8 45 a Abs. 1) insoweit zu ändern. Erstattungsberech-
tigt ist der Antragsteller.

(5) Ist der Gläubiger eine natürliche Person, die im
Zeitpunkt des Zufließens des Kapitalertrags im Inland
weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufent-
halt hat, oder eine Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse, die imZeitpunkt des Zufließens
des Kapitalertragsim Inlandweder ihre Geschäftslei-
tung noch ihren Sitz hat, so nimmt das Finanzamt, an
das die Kapitalertragsteuer abgeführt worden ist, auf
Antrag des Gläubigers insoweit eine Freistellung von
der Kapitalertragsteuer vor, als die Steuer auf die in 8 43
Abs. 1 Nr. 5 bezeichneten Kapitalerträge entfällt. Das
giltnicht,soweitdieseKapitalerträgefürdenGläubiger
nach $ 49 dieses Gesetzes oder nach den 88 2 und 8
des Körperschaftsteuergesetzes inländische Einkünfte
im Sinne der beschränkten Steuerpflicht sind.

844c
Erstattung von Kapitalertragsteuer
an bestimmte Körperschaften,

Personenvereinigungen und Vermögensmassen

(1) Ist der Gläubiger
1. eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung

oderVermögensmasseimSinnedes 8 5Abs. 1Nr.9
des Körperschaftsteuergesetzes oder

2. eine inländische Stiftung des öffentlichen Rechts, die
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder
mildtätigen Zwecken dient, oder

“.
3. eine inländische juristische Person des öffe: lichen

Rechts, die ausschließlich und unmittelbar”Kirchli-
chen Zwecken dient,

so erstattet das Bundesamt für Finanzen auf Antrag des
Gläubigerss die einbehaltene Kapitalertragsteuer.
Voraussetzung ist, daß der Gläubiger dem Bundesamt
für Finanzen durch eine Bescheinigung des für seine
Geschäftsleitung oder seinen Sitz zuständigen Finanz-
amts nachweist, daß er eine Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des Sat-
zes 1 ist. Die Geltungsdauer der Bescheinigung darf
höchstens drei Jahre betragen;sie muB am Schluß
eines Kalenderjahrs enden. Die Bescheinigung wird
nicht erteilt, wenn die Kapitalerträge in den Fällen der
Nummer 1 in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaft-
steuer ausgeschlossen ist, oder wenn sie in den Fällen
der Nummern 2 und 3 in einem nicht von der Körper-
schaftsteuer befreiten Betrieb gewerblicher Art anfallen.
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DemAntrag ist außerder Bescheinigungnach Satz 2
eine Bescheinigung im Sinne des $ 45 a Abs. 2 oder 3
beizufügen.
(2) Ist der Gläubiger

1. eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse im Sinne des 8 5 Abs. 1 Nr. 1
bis 8 oder 10 bis 16 des Körperschaftsteuergesetzes
oder

2. eineinländischejuristischePersondesöffentlichen
Rechts, die nicht in Absatz 1 bezeichnet ist,

so erstattet das Bundesamt für Finanzen auf Antrag die
Hälfteder auf KapitalerträgeimSinne des 8 43 Abs. 1
Nr. 1 erhobenen Kapitalertragsteuer. Voraussetzung ist,
daß der Gläubigerdurch eine Bescheinigungdes für
seine Geschäftsleitungoder seinen Sitz zuständigen
Finanzamts nachweist, daß er eine Körperschaft im
Sinne des Satzes 1 ist. Absatz 1 Sätze 3 bis 5 gilt ent-
sprechend.
(3) 8 36b Abs. 2 Satz 4, Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 und

&36 c sind sinngemäß anzuwenden. Das Bundesamt für
Finanzen kann im Einzelfall die Frist auf Antrag des
Gläubigers verlängern, wenn dieser verhindert ist, die
Frist einzuhalten. Der Antrag auf Verlängerung ist vor
AblaufderFrist schriftlichzu stellenundzu begründen.

845
(weggefallen)

845a
Anmeldung und Bescheinigung

der Kapitalertragsteuer
(1) Die Anmeldung der einbehaltenen Kapitalertrag-

steuer ist dem Finanzamt nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck einzureichen. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn auf Grund des 8 43 Abs. 2 oder des $ 44 aein
Steuerabzug nicht oder nicht in voller Höhe vorzu-
nehmenist.DerGrundfürdie Nichtabführungist anzu-
geben. Die Anmeldung ist mit der Versicherung zu ver-
sehen, daß die Angaben vollständig und richtig sind. Die
Anmeldungist von dem Schuldneroder einer vertre-
tungsberechtigten Person, zu unterschreiben.

(2) In den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 ist der
Schuldner vorbehaltlich der Absätze 3 und 4 verpflich-
tet, dem Gläubiger der Kapitalerträge die folgenden
Angaben nach amtlich vorgeschriebenemMuster zu
bescheinigen:
1. den Namen und die Anschrift des Gläubigers;
2. die Art und Höhe der Kapitalerträge;
3. den Zahlungstag;
4. den Betrag der nach 8 36 Abs. 2 Nr. 2 anrechenbaren

Kapitalertragsteuer;
5. das Finanzamt,an das die Steuerabgeführtworden

ist.
Bei Kapitalerträgenim Sinne des $ 43 Abs. 1 Nr. 2
bis 5 ist außerdemdie Zeit anzugeben,für welchedie
Kapitalerträgegezahltwordensind.DieBescheinigung
braucht nicht unterschrieben zu werden, wenn sie in
einemmaschinellenVerfahrenausgedrucktwordenist
und den Aussteller erkennen läßt.
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(3) Werden die Kapitalerträge für Rechnung des
Schuldners durch ein inländisches Kreditinstitut
gezahlt, so hat an Stelle des Schuldners das Kreditinsti-
tut die Bescheinigung zu erteilen. Aus der Bescheini-
gung des Kreditinstituts muß auch der Schuldner
hervorgehen, für den die Kapitalerträge gezahlt werden;
die Angabe des Finanzamts, an das die Kapitalertrag-
steuer abgeführt worden ist, kann unterbleiben.

(4) Eine Bescheinigung nach Absatz 2 oder Absatz 3
ist nicht zu erteilen, wenn in Vertretung des Gläubigers
ein Antrag auf Erstattung der Kapitalertragsteuer nach
8 44.b Abs. 1 bis 3 gestellt worden ist oder gestellt wird.

(5) Eine Bescheinigung, die den Absätzen 2 bis 4
nicht entspricht, hat der Aussteller zurückzufordern und
durch eine berichtigte Bescheinigung zu ersetzen. Die
berichtigte Bescheinigung ist als solche zu kennzeich-
nen. Wird die zurückgeforderte Bescheinigung nicht
innerhalb eines Monats nach Zusendung der berichtig-
ten Bescheinigung an den Aussteller zurückgegeben,
hat der Aussteller das nach seinen Unterlagen für den
Empfänger zuständige Finanzamt schriftlich zu benach-
richtigen.

(6) Der Aussteller einer Bescheinigung, die den
Absätzen 2 bis 4 nicht entspricht, haftet für die auf
Grund der Bescheinigung verkürzten Steuern oder zu
Unrecht gewährten Steuervorteile. Ist die Bescheini-
gung nach Absatz 3 durch ein inländisches Kreditinsti-
tutauszustellen,sohaftetderSchuldnerauch,wenner
zum Zweck der Bescheinigung unrichtige Angaben
macht. Der Aussteller haftet nicht
1. in den Fällen des Satzes 2,
2. wenn er die ihm nach Absatz 5 obliegenden Ver-

pflichtungenerfüllthat.

845b
Entrichtung der Kapitalertragsteuer
in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 6

IndenFällendes $ 43 Abs. 1 Nr.6 entstehtdie Kapi-
talertragsteuer in dem Zeitpunkt, in dem die Körper-
schaftsteuer vergütet wird. In diesem Zeitpunkt hat das
Bundesamt für Finanzen den Steuerabzug vom Kapital-
ertragfür Rechnungdes Vergütungsberechtigtenvon
der Körperschaftsteuer einzubehalten, die nach 8 36 e
dieses Gesetzes oder nach $ 52 des Körperschaft-
steuergesetzes vergütet wird.

4. Veranlagung von Steuerpflichtigen
mit steuerabzugspflichtigen Einkünften

846
Veranlagung bei Bezug von Einkünften

aus nichtselbständigerArbeit
(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise aus

Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, von denen ein
Steuerabzug vorgenommen worden ist, so wird eine
Veranlagung stets durchgeführt, wenn das Einkommen
1. bei Personen, bei denen die Einkommensteuer nach

8 32 a Abs. 5 zu ermitteln ist, mehr als 48 000 Deut-
sche Mark,

2. bei den nicht unter Nummer 1 fallenden Personen
mehr als 24 000 Deutsche Mark

beträgt.

(2) Bei Einkommen bis zu den in Absatz 1 genannten
Beträgen wird eine Veranlagung nur durchgeführt,
1. wenn die Einkünfte, die nicht der Lohnsteuer zu

unterwerfen waren, einschließlich der ausländi-
schen Einkünfte, die nach einem Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung von der Ein-
kommensteuer freigestellt sind, insgesamt mehr
als 800 Deutsche Mark betragen;

2. wenn der Steuerpflichtige nebeneinander von meh-
reren Arbeitgebern Arbeitsiohn bezogen hat und
das zu versteuernde Einkommen
a) bei Steuerpflichtigen, bei denen die tarifliche

Einkommensteuer nach 8 32 a Abs. 5 oder 6 zu
ermitteln ist, 36 000 Deutsche Mark,

b) bei anderen Steuerpflichtigen 18 000 Deutsche
Mark

übersteigt;
2a. wenn der Steuerpflichtige Kurzarbeitergeld oder

Schlechtwettergeld bezogen hat und ein Lohn-
steuer-Jahresausgleichnachden8$42,42 a nicht
durchzuführen ist;

2b. wennfür einenSteuerpflichtigen,der zu demPer-
sonenkreis des $ 10c Abs. 7 gehört, die Lohn-
steuer imVeranlagungszeitraum oder für einen Teil
des Veranlagungszeitraums nach den Steuerklas-
sen | bis IV der allgemeinen Lohnsteuertabelle
(8 38 c Abs. 1) zu erheben war;

2c. wenn von Ehegatten, die nach den 88 26, 26b
zusammen zur Einkommensteuer zu veranlagen
sind,
a) beide Arbeitslohn bezogen haben, einer für den

Veranlagungszeitraum oder für einen Teil des
Veranlagungszeitraums nach der Steuerklasse
V oder VI besteuert worden ist und das zu ver-
steuernde Einkommen 36 000 Deutsche Mark
übersteigtoder

b) einer Arbeitsiosengeld oder Arbeitslosenhilfe
bezogen hat und der andere Ehegatte für den
Veranlagungszeitraum oder für einen Teil des
Veranlagungszeitraums nach der Steuer-
klasse Ill besteuert worden ist;

3. wenn in den Einkünften aus nichtselbständiger
Arbeit eines Steuerpflichtigen Versorgungsbezüge
imSinne des $ 19Abs. 2 aus mehrals einemfrü-
heren Dienstverhältnisenthalten sind und die
Summe der Versorgungsbezüge des Steuerpflich-
tigen im Veranlagungszeitraum 12 000 Deutsche
Mark übersteigt;

3a. wenn der Steuerpflichtigevor Beginndes Kalen-
derjahrs, in dem er sein Einkommen bezogenhat,
das 64. Lebensjahr vollendet hatte und nebenein-
ander von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn, aus-
genommen Versorgungsbezüge im Sinne des 8 19
Abs. 2, von insgesamt mehr als 7500 Deutsche
Mark bezogen hat;

4. wenn auf der Lohnsteuerkartedes Steuerpflichti-
gen ein Freibetrag im Sinne des $ 39 a Abs. 1 Nr.6
eingetragen worden ist;



4a. wenn bei Steuerpflichtigen in Fällen, in denen die
Voraussetzungen des 8 33a Abs. 2 Satz 4 oder
Satz 7 oder des $ 33 b Abs. 5 Satz 2 vorliegen, ein
Ausbildungsfreibetrag, der Pauschbetrag für Kör-
perbehinderte oder der Pauschbetrag für Hinter-
bliebene in einem anderen Verhältnis als je zur
Hälfte aufgeteilt werden soll ($ 33 a Abs. 2 Sätze 5
und 6, $33b Abs. 5 Sätze 3 und 5);

5. wenn der Steuerpflichtige im Veranlagungszeit-
raum geheiratet hat, sein Ehegatte unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig ist, beide Ehegatten im
Veranlagungszeitraum Arbeitslohn bezogen haben
undfür den SteuerpflichtigenoderseinenEhegat-
ten vor der Eheschließung.die Vorschriften des 8 32
Abs. 3 oder des $ 32 a Abs. 6 anzuwenden waren;

6. wenn die Ehe des Arbeitnehmers imVeranlagungs-
zeitraum durch Tod, Scheidung oder Aufhebung
aufgelöstwordenist underoderseinEhegatteder
aufgelösten Ehe im Veranlagungszeitraum wieder
geheiratethat;

7. wenn der Arbeitnehmer oder sein Ehegatte
getrennte Veranlagung nach den 88 26, 26 a
beantragt;

8. wenn die Veranlagung beantragt wird
a) zurAnwendungderVorschriftender8834,34 c,

34f und35,
b) zur Berücksichtigung von Verlusten aus einer

anderen Einkunftsart als derjenigen aus nicht-
selbständiger Arbeit, falls die Einkünfte, von
denen der Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht

lustbetragergeben,
c) zur Berücksichtigung

(8 10.d),
d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer auf die

Steuerschuld,
e) zur Anrechnung von Körperschaftsteuer auf die

Steuerschuld.

von Verlustabzügen

Der Antrag auf Veranlagung in den Fällen der Nummern
7 und 8 ist bis zum Ablauf des auf den Veranlagungs-
zeitraum folgenden zweiten Kalenderjahrs zu stellen. Im
Fall des $ 10.d Satz 1 ist der Antrag für den zweiten vor-
angegangenen Veranlagungszeitraum bis zum Ablauf
des diesem folgenden vierten Kalenderjahrs und für den
ersten vorangegangenen Veranlagungszeitraum bis
zum Ablauf des diesem folgenden dritten Kalenderjahrs
zu stellen.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 bis 7 und 8
Buchstaben a, c, d und e ist ein Betrag in Höhe der Ein-
künfte, von denen der Steuerabzug vom Arbeitslohn
nicht vorgenommen worden ist, vom Einkommen abzu-
ziehen,wenndiese Einkünfteinsgesamtnichtmehrals
800 Deutsche Mark betragen. Der Betrag nach Satz 1
vermindert sich umden Altersentlastungsbetrag, soweit
dieser 40 vom Hundert des Arbeitsiohns mit Ausnahme
der Versorgungsbezüge im Sinne des $&19 Abs. 2
übersteigt.

(4) KommtnachdenAbsätzen1 und2 eineVeranla-
gung zur Einkommensteuer nicht in Betracht, so gilt die
Einkommensteuer, die auf die Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit entfällt, für den Steuerpflichtigen durch
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den Lohnsteuerabzug als abgegolten, soweit er nicht für
zuwenig erhobene Lohnsteuer in Anspruch genommen
werden kann. Die 88 42 bis 42 b bleiben unberührt.

(5) Durch Rechtsverordnung kann in den Fällen des
Absatzes 2 Nr. 1 bis 7, in denen die Einkünfte, von denen
der Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht vorgenommen
worden ist, den Betrag von 800 Deutsche Mark über-
steigen, die Besteuerung so gemildert werden, daß auf
die volle Besteuerung dieser Einkünfte stufenweise
übergeleitetwird.
(6) Für die Durchführung der Veranlagung in den Fäl-

len der Absätze 1 und 2 ist das Finanzamt örtlich
zuständig, in dessen Bezirk der Steuerpflichtige am
Schluß des Veranlagungszeitraumsseinen Wohnsitz
oder in Ermangelung eines Wohnsitzes seinen gewöhn-
lichenAufenthalthatte.8 42 c Abs. 1 Satz 3 undAbs.2
Sätze 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

846a
Besondere Behandlung von Einkünften

aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb
oder Kapitalvermögen im Sinne des $ 43 Abs. 1 Nr.5
Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Land- und

Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder Kapitalvermögen
ist durch den Steuerabzug vom Kapitalertrag ab-
gegolten, soweit es sich umKapitalerträge imSinne des
843Abs.1Nr.5 handeltundderSteuerpflichtigewegen
der Steuerabzugsbeträge nicht in Anspruch genommen
werden kann.

847
(weggefallen)

vi.
(weggefallen)

848
(weggefallen)

VIll. Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger

849
BeschränktsteuerpflichtigeEinkünfte

(1) Inländische Einkünfte im Sinne der beschränkten
Einkommensteuerpflicht($ 1 Abs. 3) sind
1. Einkünfteaus einerim InlandbetriebenenLand-

und Forstwirtschaft (88 13, 14);
2. Einkünfteaus Gewerbebetrieb(88 15, 16),

a) für den im Inland eine Betriebsstätte unterhalten
wirdoderein ständigerVertreterbestelltist,

b) diedurchdenBetriebeigenerodergecharterter
Seeschiffeoder Luftfahrzeugeaus Beförderun-
gen zwischen inländischen und von inländi-
schen zu ausländischen Häfen erzielt werden,
einschließlich der Einkünfte aus anderen mit sol-
chen Beförderungen zusammenhängenden,
sich auf das Inland erstreckenden Beförde-
rungsleistungen, oder |



c) die aus der Veräußerung eines Anteils an einer
Kapitalgesellschaft erzielt werden (8 17), die
ihreGeschäftsleitungoder ihrenSitz im Inland
hat;

Einkünfteaus selbständigerArbeit (8 18), die im
Inland ausgeübt oder verwertet wird oder worden
ist;

Einkünfteaus nichtselbständigerArbeit(8 19),die
im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder wor-
den ist, und Einkünfte, die aus inländischen Öffent-
lichen Kassen einschließlich der Kassen der Deut-
schen Bundesbahn und der Deutschen Bundes-
bank mit Rücksicht auf ein gegenwärtiges oder frü-
heresDienstverhältnisgewährtwerden;
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des
a) 8 20 Abs. 1 Nr. 1, 2,4 und 6, wenn der Schuldner

Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland
hat; dies gilt auch für Erträge aus Wandel-
anleihenundGewinnobligationen;

b) $ 20 Abs. 1 Nr. 3;
c) 8 20 Abs. 1 Nr. 5 und 7, wenn

aa) das Kapitalvermögen aus Genußrechten
besteht, die nicht in $ 20 Abs. 1 Nr. 1
genannt sind, oder
das Kapitalvermögendurch inländischen
Grundbesitz, durch inländische Rechte, die
den Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstücke unterliegen, oder durch
Schiffe,die in ein inländischesSchiffsregi-
ster eingetragen sind, unmittelbar oder
mittelbar gesichert ist. Ausgenommen sind
Zınsenaus AnleihenundForderungen,die
inein öffentlichesSchuldbucheingetragen
oder über die Sammelurkundenim Sinne
des $ 9a des Depotgesetzes oder Teil-
schuldverschreibungenausgegebensind.

Die Vorschrift des $ 20 Abs. 2 gilt entsprechend;
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (8 21),
wenn das unbewegliche Vermögen, die Sachinbe-
griffe oder Rechte im Inland belegen oder in ein
inländisches öffentliches Buch oder Register ein-
getragen sind oder in einer inländischen Betriebs-
stätte verwertet werden;

bb)

sonstigeEinkünfteimSinnedes 8 22 Nr.1,soweit
Gewinnobligationen;

sonstigeEinkünfteimSinnedes $ 22 Nr.2, soweit
es sich um Spekulationsgeschäftemit inländi-
schen Grundstücken oder mit inländischen Rech-
ten handelt, die den Vorschriften des bürgerlichen
Rechts über Grundstücke unterliegen;

sonstigeEinkünfteim Sinne des $ 22 Nr. 3, auch
wenn sie bei Anwendung dieser Vorschrift einer
anderen Einkunftsart zuzurechnen wären, soweit
es sich umEinkünfteaus derNutzungbeweglicher
Sachen im Inland oder aus der Überlassung der
Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von gewerb-
lichen, technischen, wissenschaftlichen und ähnli-
chen Erfahrungen, Kenntnissen und Fertigkeiten,
z.B. Plänen, Mustern und Verfahren, handelt, die im

Inland genutzt werden oder worden sind; dies gilt
nicht, soweit es sich um steuerpflichtige Einkünfte
im Sinne der Nummern 1 bis 8 handelt.

(2) Im Ausland gegebene Besteuerungsmerkmale
bleiben außer Betracht, soweit bei ihrer Berücksichti-
gung inländische Einkünfte im Sinne des Absatzes 1
nicht angenommen werden könnten.
(3) Bei Schiffahrt-undLuftfahrtunternehmensinddie

Einkünfte im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe b
mit5 vom Hundert der für diese Beförderungsleistungen
vereinbarten Entgelte anzusetzen. Das gilt auch, wenn
solche Einkünfte durch eine inländische Betriebsstätte
oder einen inländischen ständigen Vertreter erzielt wer-
den (Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe a).

(4) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 sind Einkünfte
steuerfrei, die ein beschränkt Steuerpflichtigermit
Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in einem aus-
ländischen Staat durch den Betrieb eigener oder
gecharterter Schiffe oder Luftfahrzeuge aus einem
Unternehmenbezieht,dessenGeschäftsleitungsich in
dem ausländischen Staat befindet. Voraussetzung für
die Steuerbefreiungist, daßdieserausländischeStaat
Steuerpflichtigen mitWohnsitz oder gewöhnlichem Auf-
enthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes eine ent-
sprechende Steuerbefreiung für derartige Einkünfte
gewährt und daß der Bundesminister für Verkehr die
Steuerbefreiung nach Satz 1 für verkehrspolitisch unbe-
denklicherklärthat.

8 50
Sondervorschriften für beschränkt Steuerpflichtige

(1) BeschränktSteuerpflichtigedürfenBetriebsaus-
gaben (8 4 Abs. 4 bis 6) oder Werbungskosten (8 9) nur
insoweit abziehen, als sie mit inländischen Einkünften in
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Die Vorschrift
des $ 10 ist nur hinsichtlich der als Sonderausgaben
abzugsfähigen Teile der Vermögensabgabe anzuwen-
den.DieVorschriftdes $ 10dist nuranzuwenden,wenn
Verlustein wirtschaftlichemZusammenhangmitinlän-
dischen Einkünften stehen und sich aus Unterlagen
ergeben, die im Inland aufbewahrt werden. Die Vor-
schriften des $ 34 sind nur insoweit anzuwenden, als sie
sich aufGewinneausderVeräußerungeines land-und
forstwirtschaftlichen Betriebs ($ 14), eines Gewerbe-
betriebs($ 16), einerwesentlichenBeteiligung(8 17)
oder auf Veräußerungsgewinne im Sinne des $ 18
Abs.3 beziehen.DieübrigenVorschriftender88 10und
34 und die Vorschriftender 88$9a, 10c, 16 Abs. 4
Satz3,8$20Abs.4,88 24 a,32,32 aAbs.6,$$ 33,33 a,
33b und 33c sind nicht anzuwenden. \

(2) Bei Einkünften,diedemSteuerabzugunterliegen,
undbei EinkünftenimSinne des $ 20 Abs. 1 Nr.5 und
7 ist für beschränktSteuerpflichtigeein Ausgleichmit
Verlusten aus anderen Einkunftsarten nicht zulässig. .
EinkünfteimSinnedes Satzes 1 dürfenbeieinemVer-
lustabzug (8 10.d) nicht berücksichtigt werden.

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich bei beschränkt
Steuerpflichtigen, die veranlagt werden, nach $ 32a
Abs. 1;dabei isteinSonderfreibetragvon864Deutsche
Mark vom Einkommen abzuziehen. Die Einkommen-
steuerbeträgtmindestens25vomHundertdesEinkom-
mens. Dieser Mindeststeuersatz gilt nicht für natürliche



Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt
in der Deutschen Demokratischen Republik oder Berlin
(Ost).

(4) Abweichendvon den Absätzen 1 bis 3 sind bei
beschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitneh-
mern insoweit, als sie Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit im Sinne des 8 49 Abs. 1 Nr. 4 beziehen, die Vor-
schriften der 89 aNr. 1,8 10 Abs. 1Nr.1,1a,4 bis 7,
8 10c Abs. 1, $ 10c Abs. 3 ohne Möglichkeit, die tat-
sächlichen Aufwendungen nachzuweisen, 88 24 a, 32
Abs. 2 sowie Abs. 4 bis 8 anzuwenden. Absatz 3 Satz 2
ist nicht anzuwenden. Arbeitnehmern, die mindestens
ein Kind ($ 32 Abs. 4 bis 7) haben, wird ein Freibetrag
von 351 Deutsche Mark monatlich gewährt. Die Jahres-
undMonatsbeträgenachdenSätzen1und3ermäßigen
sich zeitanteilig, wenn Einkünfte im Sinne des $ 49
Abs. 1 Nr. 4 nicht während eines vollen Kalenderjahrs
oder Kalendermonats zugeflossen sind.

(5) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem Steu-
erabzug vom Arbeitslohn oder vom Kapitalertrag oder
dem Steuerabzug auf Grund des $ 50 a unterliegen, gilt
bei beschränkt Steuerpflichtigen durch den Steuerab-
zug als abgegolten. $ 36 Abs. 2 Nr. 3 ist nicht anzuwen-
den. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Einkünfte
Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind.

(6) $ 34 c Abs. 1 bis 3 ist bei Einkünften aus Land-
und Forstwirtschaft,Gewerbebetrieboder selbständi-
ger Arbeit, für die im Inland ein Betrieb unterhalten wird,
entsprechend anzuwenden, soweit darin nicht Einkünfte
aus einem ausländischen Staat enthalten sind, mit
denen der beschränkt Steuerpflichtige dort in einem der
unbeschränkten Steuerpflicht ähnlichen Umfang zu
einerSteuervomEinkommenherangezogenwird.
(7) Die obersten Finanzbehörden der Länder können

mit Zustimmung des Bundesministers der Finanzen die
Einkommensteuerbei beschränkt Steuerpflichtigen
ganz oder zum Teil erlassen oder in einem Pausch-
betrag festsetzen, wenn es aus volkswirtschaftlichen
Gründen zweckmäßig ist oder eine gesonderte
Berechnung der Einkünfte besonders schwierig ist.

850a
Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen

(1) Bei beschränkt steuerpflichtigen Mitgliedern des
Aufsichtsrats (Verwaltungsrats) von inländischen
Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf
Aktien, Berggewerkschaften, Gesellschaften mit
beschränkter Haftung und sonstigen Kapitalgesell-
schaften, Genossenschaften und Personenvereinigun-
gen des privaten und des öffentlichen Rechts, bei denen
die Gesellschafter nicht als Unternehmer (Mitunter-
nehmer) anzusehen sind, unterliegen die Vergütungen
jederArt, die ihnen von den genannten Unternehmungen
für die Überwachungder Geschäftsführunggewährt
werden (Aufsichtsratsvergütungen), dem Steuerabzug
(Aufsichtsratsteuer).

(2) Die Aufsichtsratsteuer beträgt 30 vom Hundert
der Aufsichtsratsvergütungen.

(3) Dem Steuerabzug unterliegt der volle Betrag der
Aufsichtsratsvergütung ohne jeden Abzug. Werden
Reisekosten (Tagegelder und Fahrtauslagen) beson-
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ders gewährt, so gehören sie zu den Aufsichtsratsver-
gütungen nur insoweit, als sie die tatsächlichen Ausla-
gen übersteigen.

(4) Die Einkommensteuer wird bei beschränkt
Steuerpflichtigen im Wege des Steuerabzugs erhoben
a) bei Einkünftenaus der Ausübungoder Verwertung

einer Tätigkeit als Künstler, Berufssportler, Schrift-
steller, Journalist oder Bildberichterstatter ein-
schließlich solcher Tätigkeiten für den Rundfunk oder
Fernsehfunk (8 49 Abs. 1 Nr. 2 bis 4),

b) bei Einkünften,die aus VergütungenfürdieNutzung
beweglicher Sachen oder für die Überlassung der
Nutzungoderdes RechtsaufNutzungvonRechten,
insbesondere von Urheberrechten und gewerblichen
Schutzrechten, von gewerblichen, technischen,
wissenschaftlichen und ähnlichen Erfahrungen,
Kenntnissen und Fertigkeiten, z. B. Plänen, Mustern
und Verfahren,herrühren($ 49 Abs. 1 Nr. 2, 3, 6
und 9).

Der Steuerabzug beträgt 25 vom Hundert der Einnah-
men.SoweitdieTätigkeitimSinnedesBuchstabena im
Inland ausgeübt wird oder worden ist, beträgt der
Steuerabzug 15 vom Hundert der Einnahmen. Dem
Steuerabzug unterliegt der volle Betrag der Einnahmen.
Abzüge, z.B. für Betriebsausgaben, Werbungskosten,
SonderausgabenundSteuern,sind nichtzulässig.
(5) Die Steuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die

Aufsichtsratsvergütungen (Absatz 1) oder die Vergü-
tungen (Absatz 4) dem Gläubiger der Aufsichtsratsver-
gütungen oder der Vergütungen zufließen. In diesem
Zeitpunkt hat der Schuldner der Aufsichtsratsvergütun-
gen oder der Vergütungen den Steuerabzug für Rech-
nung des beschränkt steuerpflichtigen Gläubigers
(Steuerschuldner) vorzunehmen. Er hat die innerhalb
eines KalendervierteljahrseinbehalteneSteuerjeweils
bis zum 10. des dem .Kalendervierteljahr folgenden
Monats an das für ihn zuständige Finanzamt
abzuführen. Der beschränkt Steuerpflichtige ist beim
Steuerabzug von Aufsichtsratsvergütungen oder von
VergütungenSteuerschuldner.Der Schuldnerder Auf-
sichtsratsvergütungenoder der Vergütungen haftet
aber für die Einbehaltung und Abführung der Steuer. Der
Steuerschuldner wird nur in Anspruch genommen,
1. wenn der Schuldner der Aufsichtsratsvergütung oder

der Vergütungen diese nicht vorschriftsmäßig
gekürzt hat oder ;

2. wenn der beschränkt steuerpflichtige Gläubiger
weiß, daß der Schuldner die einbehalteneSteuer
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat, und dies dem
Finanzamtnichtunverzüglichmitteilt.

(6) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt werden,
daß bei Vergütungen für die Nutzung oder das Recht auf
Nutzung von Urheberrechten (Absatz 4 Buchstabe b),
wenndieVergütungennichtunmittelbarandenGläubi-
ger, sondern an einen Beauftragten geleistet werden, an
Stelle des Schuldners der Vergütung der Beauftragte
dieSteuereinzubehaltenundabzuführenhatundfürdie
Einbehaltung und Abführung haftet.

(7) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer von
beschränkt steuerpflichtigen Einkünften, soweit diese
nicht bereits dem Steuerabzug unterliegen, im Wege
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des Steuerabzugs erheben, wenn dies zur Sicherstel-
lung des Steueranspruchs zweckmäßig ist. Das Finanz-
amtbestimmthierbeidie Höhedes Steuerabzugs.

. IX. Sonstige Vorschriften,
Ermächtigungs- und Schlußvorschriften

850b
Prüfungsrecht

Die Finanzbehörden sind berechtigt, Verhältnisse, die
für die AnrechnungoderVergütungvon Körperschaft-
steuer oder für die Anrechnung oder Erstattung von
Kapitalertragsteuer von Bedeutung sind oder der Auf-
klärung bedürfen, bei den am Verfahren Beteiligten zu
prüfen. Die 88 193 bis 203 der Abgabenordnung gelten
sinngemäß.

850c
Wertminderung von Anteilen
durch Gewinnausschüttungen

(1) Hat ein zur Anrechnung von Körperschaftsteuer
berechtigter Steuerpflichtiger einen Anteil an einer
unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft
von einem nichtanrechnungsberechtigten Anteilseigner
erworben, sind Gewinnminderungen, die
1. durch den Ansatz des niedrigeren Teilwerts oder
2. durchVerlusteaus derVeräußerungoderEntnahme

des Anteils

im Jahr des Erwerbs oder in einem der folgenden neun
Jahre entstehen, bei der Gewinnermittlung nicht zu
berücksichtigen, soweit der Ansatz des niedrigeren
Teilwerts oder der Verlust nur auf Gewinnausschüttun-
gen zurückgeführt werden kann und die Gewinnminde-
rungen insgesamt den Sperrbetrag im Sinne des Ab-
satzes 4 nicht übersteigen. Als Erwerb im Sinne des
Satzes 1 gilt nicht der Erwerb durch Erbanfall oder durch
Vermächtnis.

(2) Setzt die Kapitalgesellschaftnach dem Erwerb
des Anteils ihr Nennkapital herab, ist Absatz 1 sinnge-
mäß anzuwenden, soweit für Leistungen an den Steuer-
pflichtigenverwendbaresEigenkapital im Sinne des
8 29 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes als ver-
wendet gilt.

(3) Wird die Kapitalgesellschaft im Jahr des Erwerbs
oder in einem der folgenden neun Jahre aufgelöst und
abgewickelt, erhöht sich der hierdurch entstehende
Gewinn des Steuerpflichtigen um den Sperrbetrag. Das
gleiche gilt, wenn die Abwicklung der Gesellschaft
unterbleibt,weil überihrVermögendas Konkursverfah-
ren eröffnet worden ist.

(4) Sperrbetrag ist der Unterschiedsbetrag zwischen
den Anschaffungskosten und dem Nennbetrag des
Anteils. Hat der Erwerber keine Anschaffungskosten,
tritt an deren Stelle der für die steuerliche Gewinnermitt-
lungmaßgebendeWert.DerSperrbetragverringertsich,
soweit eine Gewinnminderung nach Absatz 1 nicht an-
erkannt worden ist. In den Fällen der Kapitalherabset-
zung sowie der Auflösung der Kapitalgesellschaft
erhöht sich der Sperrbetrag um den Teil des Nennkapi-
tals, der auf den erworbenen Anteil entfällt und im Zeit-

punkt des Erwerbs nach 8 29 Abs. 3 des Körperschaft-
steuergesetzes zum verwendbaren Eigenkapital der
Kapitalgesellschaft gehört.

(5) Wird ein Anteil an einer unbeschränkt steuer-
pflichtigen Kapitalgesellschaft zu Bruchteilen oder zur
gesamten Hand erworben, gelten die Absätze 1 bis 4
sinngemäß, soweit die Gewinnminderungen anteilig auf
anrechnungsberechtigte Steuerpflichtige entfallen.
Satz 1 gilt sinngemäß für anrechnungsberechtigte stille
Gesellschafter, die Mitunternehmer sind.

(6) Wird ein nichtanrechnungsberechtigter Anteils-
eigner mit einem Anteil an einer Kapitalgesellschaft
anrechnungsberechtigt, sind die Absätze 1 bis 5 inso-
weit sinngemäß anzuwenden. Gehört der Anteil zu
einem Betriebsvermögen, tritt an die Stelle der Anschaf-
fungskosten der Wert, mit dem der Anteil nach den Vor-
schriften über die steuerliche Gewinnermittlung in einer
Bilanz zu dem Zeitpunkt anzusetzen wäre, in dem die
Anrechnungsberechtigung eintritt.

(7) Bei Rechtsnachfolgerndes anrechnungsberech-
tigten Steuerpflichtigen, die den Anteil innerhalb des in
Absatz 1 bezeichneten Zeitraums erworben haben, sind
während der Restdauer dieses Zeitraums die Absätze 1
bis 6 sinngemäß anzuwenden. Das gleiche gilt bei jeder
weiteren Rechtsnachfolge.

(8) Die Absätze 1 bis 6 sind nicht anzuwenden, wenn
die Anschaffungskosten der im Veranlagungszeitraum
erworbenenAnteilehöchstens100000DeutscheMark
betragen. Hat der Erwerber die Anteile über ein Kredit-
institut erworben, das den Kaufauftrag über die Börse
ausgeführt hat, sind die Absätze 1 bis 7 nicht an-
zuwenden.

8 51
Ermächtigung

(1)DieBundesregierungwirdermächtigt,mitZustim-
mungdes Bundesrates
1. zur Durchführung dieses Gesetzes Rechtsverord-

nungen zu erlassen, soweit dies zur Wahrung der
Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung, zur Beseiti-
gung von Unbilligkeiten in Härtefällen oder zur Ver-
einfachung des Besteuerungsverfahrens erforderlich
ist, und zwar:
a) über die Abgrenzung der Steuerpflicht, die

Beschränkung der Steuererklärungspflicht auf die
Fälle, in denen eine Veranlagung in Betracht
kommt, und über die den Einkommensteuererklä-
rungen beizufügenden Unterlagen,

b) über die Ermittlung der Einkünfte und die Feststel-
lungdes Einkommenseinschließlichderabzugs-
fähigen Beträge,

c) über die Veranlagung, die Anwendung der Tarif-
vorschriften und die Regelung der Steuerentrich-
tung einschließlich der Steuerabzüge,

d) über die Besteuerungder beschränkt Steuer-
pflichtigen einschließlich eines Steuerabzugs;

2. Vorschriften durch Rechtsverordnung zu erlassen
a) über die sich aus der Aufhebung oder Änderung

von Vorschriften dieses Gesetzes ergebenden
Rechtsfolgen, soweit dies zur Wahrung der



zZ

c De

d
k=

=

m)

Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung oder zur
Beseitigung von Unbilligkeiten in Härtefällen
erforderlich ist;
nach denen für jeweils zu bestimmende Wirt-
schaftsgüter des Umlaufvermögens eine den
steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage für
Preissteigerungen in Höhe eines Vomhundertsat-
zes des sich nach 8&6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1
ergebenden Werts dieser Wirtschaftsgüter zuge-
lassen werden kann, wenn ihre Börsen- oder
Marktpreise (Wiederbeschaffungspreise) am
Bilanzstichtag gegenüber den Börsen- oder
Marktpreisen (Wiederbeschaffungspreisen) am
vorangegangenen Bilanzstichtag wesentlich
gestiegen sind. Der Vomhundertsatz istnach dem
Umfang dieser Preissteigerung zu bestimmen;
dabei ist ein angemessener Teil der Preissteige-
rung unberücksichtigt zu lassen. Die Rücklage für
Preissteigerungen ist spätestens bis zum Ende
des auf die Bildung folgenden sechsten Wirt-
schaftsjahrs gewinnerhöhend aufzulösen. Bei
wesentlichen Preissenkungen, die auf die Preis-
steigerungen im Sinne des Satzes 1 folgen, kann
die volle oder teilweise Auflösung der Rücklage zu
einem früheren Zeitpunkt bestimmt werden;
über eine Beschränkung des Abzugs von Ausga-
ben zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke im
Sinne des $ 10 b auf Zuwendungen an bestimmte
Körperschaften, Personenvereinigungen oder
Vermögensmassen sowie über eine Anerkennung
gemeinnütziger Zwecke als besonders förde-
rungswürdig;
bis i) (weggefallen);

über eine Abschreibungsfreiheit oder Steuer-
ermäßigungen für bestimmte Wirtschaftsge-
bäude, für Um- und Ausbauten an Wirtschaftsge-
bäuden,für Hofbefestigungenund Wirtschafts-
wege, für bestimmte bewegliche Güter des
Anlagevermögens einschließlich Betriebsvorrich-
tungen bei buchführenden und nichtbuchführen-
den Land- und Forstwirten. Dabei ist für diese
Wirtschaftsgebäude sowie für Um- und Ausbau-
ten von einer höchstens 30jährigenNutzungs-
dauer auszugehen. Die Abschreibungsfreiheit
oder Steuerermäßigungkannauch beiZuschüs-
sen zur Finanzierung der Anschaffung oder
Herstellung von Wirtschaftsgütern im Sinne des
Satzes 1 zugelassen werden, wenn mit den Zu-
schüssen ein Recht auf Mitbenutzung dieser
Wirtschaftsgüter erworben wird. Die Abschrei-
bungsfreiheit oder Steuerermäßigung auf Grund
der vorstehenden Fassung dieser Ermächtigung
kann erstmals für Wirtschaftsjahre zugelassen
werden, die im Veranlagungszeitraum1964
beginnen;
(weggefallen);
nach denen jeweils zu bestimmende Wirtschafts-
güter des Umlaufvermögens ausländischer Her-
kunft, welche die nachstehend bezeichneten Vor-
aussetzungen erfüllen und nach dem Erwerb
weder bearbeitet noch verarbeitet worden sind,
statt mit dem sich nach $ 6 Abs. 1 Nr. 2 ergeben-
den Wert mit dem folgenden Wert angesetzt wer-
den können:

n)
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aa) Wirtschaftsgüter, deren Preis auf dem Welt-
markt wesentlichen Schwankungen unter-
liegt, mit einem Wert, der bis zu 20 vom Hun-
dert unter den Anschaffungskosten oder dem
niedrigeren Börsen- oder Marktpreis (Wie-
derbeschaffungspreis) des Bilanzstichtags
liegt,

bb) Wirtschaftsgüter, die wegen ihrer besonde-
ren volkswirtschaftlichen Bedeutung. zur
Deckung des Bedarfs der deutschen Wirt-
schaft erforderlich sind (Waren des volks-
wirtschaftlich vordringlichenBedarfs), mit
einemWert,der bei einemMehrbestandan
diesen Waren bis zu 30 vom Hundert und bei
dem übrigen Bestand bis zu 20 vom Hundert
unter den Anschaffungskostenoder dem
niedrigeren Börsen- oder Marktpreis
(Wiederbeschaffungspreis) des Bilanzstich-
tags liegt; statt des Abschlags auf einen °
Mehrbestand kann bei den einzelnen Waren
des volkswirtschaftlich vordringlichen Be-
darfs ein Abschlag bis zu 30 vom Hundert von
den Anschaffungskosten oder dem niedrige-
ren Börsen- oder Marktpreis (Wiederbe-
schaffungspreis) des Bilanzstichtags zuge-
lassen werden, soweit diese Waren im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes neben den
handelsüblichen Vorräten eingelagert wer-
den und nur unter besonders zu bestimmen-
den Bedingungen dem Lager (Sonderlager)
entnommen werden können.

Du

Ein Mehrbestand ist anzunehmen, soweit der
mengenmäßigeBestand der Waren am
Schluß des Wirtschaftsjahrs im einzelnen
und insgesamt den Bestand an einem noch
zu bestimmendenZeitpunkt,der nach dem
31. Dezember 1954 liegt, übersteigt. Hierbei
sind nurWarenzu berücksichtigen,die sich
im Geltungsbereich dieses Gesetzes befin-
den.

Der Wertansatz nach Doppelbuchstabe bb kann
nur in Wirtschaftsjahren zugelassen werden, die
vor dem 1. Januar 1974 enden. Erfüllen Wirt-
schaftsgüter die Voraussetzungenzu Doppel-
buchstabe aa und zu Doppelbuchstabe bb, so
kann der Wertansatz nach Wahl des Steuerpflich-
tigen entweder nach Doppelbuchstabe aa oder
nach Doppelbuchstabe bb zugelassen werden.
Für Wirtschaftsgüter, für die das Land Berlin ver-
tragliich das mit der Einlagerung verbundene
Preisrisiko übernommen hat, ist ein Wertansatz
nach Doppelbuchstabeaa oder nach Doppel-
buchstabebb nichtzulässig;

über Sonderabschreibungen
aa) im Tiefbaubetrieb des Steinkohlen-, Pech-

kohlen-, Braunkohlen- und Erzbergbaues bei
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens
unter Tage und bei bestimmten mitdem Gru-
benbetrieb unter Tage in unmittelbarem
Zusammenhang stehenden, der Förderung,
Seilfahrt,WasserhaltungundWetterführung
sowiederAufbereitungdesMineralsdienen-
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den Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens über Tage, soweit die Wirtschaftsgüter

für die Errichtung von neuen Förder-
schachtanlagen, auch in Form von
Anschlußschachtanlagen,
für die Errichtung neuer Schächte sowie
die Erweiterung des Grubengebäudes
und den durch Wasserzuflüsse aus still-
liegenden Anlagen bedingten Ausbau der
Wasserhaltung bestehender Schacht-
anlagen,
für Rationalisierungsmaßnahmen in der
Hauptschacht-, Blindschacht-, Strek-
ken- und Abbauförderung, im Strecken-
vortrieb, in der Gewinnung, Versatzwirt-
schaft, Seilfahrt, Wetterführung und
Wasserhaltung sowie in der Aufberei-
tung,
für die Zusammenfassung von mehreren
Förderschachtanlagen zu einer einheitli-
chen Förderschachtanlage
und
für den Wiederaufschluß_ stilliegender
Grubenfelder und Feldesteile,

bb) im Tagebaubetrieb des Braunkohlen- und
Erzbergbaues
bei bestimmten Wirtschaftsgütern des

schluß, Entwässerungsanlagen, Großgeräte
sowie Einrichtungen des Grubenrettungs-
wesens und der Ersten Hilfe und im Erzberg-
bau auch Aufbereitungsanlagen), die

für die Erschließung neuer Tagebaue,
auch in Form von Anschlußtagebauen, für
Rationalisierungsmaßnahmen bei laufen-
den Tagebauen,
beimÜbergangzumTieftagebaufürdie
Freilegung und Gewinnung der Lager-
stätte
und
für die Wiederinbetriebnahme stillgeleg-
ter Tagebaue

von Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach 8 5
ermitteln, angeschafft oder hergestellt werden.
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der
Sonderabschreibungen ist, daß die Förderungs-
würdigkeit der bezeichneten Vorhaben von der
obersten Landesbehörde für Wirtschaft im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft
bescheinigt worden ist. Die Sonderabschrei-
bungen können im Wirtschaftsjahr der Anschaf-
fung oder Herstellung und in den vier folgenden
Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen wer-
den, und zwar
bei beweglichenWirtschaftsgütern
des Anlagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Sie
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lassen werden.
Bei den begünstigten Vorhaben im Tagebaube-
trieb des Braunkohlen- und Erzbergbaues kann
außerdemzugelassenwerden,daßdieaufgewen-
deten Kosten für den Vorabraum bis zu 50 vom
Hundert als sofort abzugsfähigeBetriebsaus-
gaben behandelt werden;

(weggefallen);

überdieBemessungderAbsetzungenfürAbnut-
zung oder Substanzverringerungbei nicht zu
einem Betriebsvermögen gehörenden Wirt-
schaftsgütern, die vor dem 21. Juni 1948 ange-
schafft oder hergestellt oder die unentgeltlich
erworben sind. Hierbei kann bestimmt werden,
daß die Absetzungen für Abnutzung oder Sub-
stanzverringerung nicht nach den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten, sondern nach Hilfswer-
ten (am21.Juni 1948maßgebenderEinheitswert,
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des
Rechtsvorgängers abzüglich der von ihm vorge-
nommenen Absetzungen, fiktive Anschaffungs-
kosten an einem noch zu bestimmenden Stich-
tag) zu bemessen sind. Zur Vermeidung von Här-
ten kann zugelassen werden, daß an Stelle der
Absetzungen für Abnutzung, die nach dem am
21. Juni 1948 maßgebenden Einheitswert zu
bemessen sind, der Betrag abgezogen wird, der
für das Wirtschaftsgut in dem Veranlagungszeit-
raum 1947 als Absetzung für Abnutzung geltend
gemacht werden konnte. Für das Land Berlintritt
in den Sätzen 1 bis 3 an die Stelle des 21. Juni
1948 jeweils der 1. April 1949;

über erhöhte Absetzungen bei Herstellungs-
kosten
aa) für Maßnahmen, die für den Anschluß eines

imInlandbelegenenGebäudesaneineFern-
wärmeversorgung einschließlich der Anbin-
dung an das Heizsystem erforderlich sind,
wenn die Fernwärmeversorgungüberwie-
gend aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopp-
lung, zur Verbrennung von Müll oder zur Ver-
wertung von Abwärme gespeist wird,

bb) für den Einbau von Wärmepumpenanlagen,
Solaranlagen und Anlagen zur Wärmerück-
gewinnung in einem im Inland belegenen
Gebäude einschließlich der Anbindung an
das Heizsystem,
für die Errichtung von Windkraftanlagen,
wenn die mit diesen Anlagen erzeugte Ener-
gie überwiegend entweder unmittelbar oder
durch Verrechnung mit Elektrizitätsbezügen
des Steuerpflichtigenvon einem Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen zur Versor-
gung eines im Inland beiegenen Gebäudes
des Steuerpflichtigen verwendet wird, ein-
schließlich der Anbindung an das Versor-
gungssystem des Gebäudes,
für die Errichtungvon Anlagen zur Gewin-
nung von Gas, das aus pflanzlichen oder tie-
rischen Abfallstoffen durch Gärung unter
Sauerstoffabschlußentsteht,wenn dieses
Gas zur Beheizung eines im Inland belegenen

cc)

dd)
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Gebäudes des Steuerpflichtigen oder zur
Warmwasserbereitung in einem solchen
Gebäude des Steuerpflichtigen verwendet
wird, einschließlich der Anbindung an das
Versorgungssystem des Gebäudes.

Voraussetzung für die Gewährung der erhöhten
Absetzungen ist, daß die Gebäude in den Fällen
von Doppelbuchstabe aa vor dem 1. Juli 1983 fer-
tiggestellt worden sind; die Voraussetzung ent-
fällt, wenn der Anschluß nicht schon im Zusam-
menhang mit der Errichtung des Gebäudes mög-
lich war.Die erhöhtenAbsetzungendürfenjähr-
lich 10 vom Hundert der Aufwendungen nicht
übersteigen.Die erhöhtenAbsetzungendürfen
nicht gewährt werden, wenn für dieselbe Maß-
nahme eine Investitionszulage in Anspruch
genommen wird. Sind die Aufwendungen für die

Durchführung der Maßnahme
Erhaltungsaufwandund entstehen sie bei Ein-
familienhäusern oder Wohnungen in anderen
Gebäuden, deren Nutzungswert nach $21a
ermittelt wird und bei denen die Voraussetzungen
des Satzes 2 vorliegen,so kannderAbzugdieser
Aufwendungen mit gleichmäßiger Verteilung auf
das Kalenderjahr, in dem die Arbeiten abge-
schlossen worden sind, und die neun folgenden
Kalenderjahrezugelassenwerden;
nach denen Steuerpflichtige größere Aufwendun-
gen
aa) für die Erhaltung von nicht zu einem Betriebs-

vermögengehörendenGebäuden,die über-
wiegendWohnzweckendienen,

bb) zurErhaltungeinesGebäudesineinemförm-
lich festgelegten Sanierungsgebiet oder
städtebaulichenEntwicklungsbereich,diefür
Maßnahmen im Sinne des $39e des Bun-
desbaugesetzesunddes $43 Abs.3 Satz 2
des Städtebauförderungsgesetzes aufge-
wendet worden sind,

cc) zur Erhaltung von Gebäuden, die nach den
jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften
Baudenkmäler sind, soweit die Aufwendun-
gen nach Art und Umfang zur Erhaltung des
Gebäudes als Baudenkmal und zu seiner
sinnvollen Nutzung erforderlich sind,

aufzweibis fünfJahre gleichmäßigverteilenkön-
nen. In den Fällen von Doppelbuchstabe cc sind
die Denkmaleigenschaft des Gebäudes und die
Voraussetzung, daß die Aufwendungen nach Art
und Umfang zur Erhaltung des Gebäudes als Bau-
denkmalundzu seiner sinnvollenNutzungerfor-
derlich sind, durch eine Bescheinigung der nach
Landesrecht zuständigen oder von der Landes-
regierung bestimmten Stelle nachzuweisen;
nach denen bei Anschaffung oder Herstellung von
abnutzbaren beweglichen und bei Herstellung von
abnutzbaren unbeweglichen Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens auf Antrag ein Abzug von
der Einkommensteuer für den Veranlagungszeit-
raum der Anschaffung oder Herstellung bis zur
Höhe von 7,5 vom Hundertder Anschaffungs-
oder Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter
vorgenommen werden kann, wenn eine Störung
des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ein-
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getreten ist oder sich abzeichnet, die eine nach-
haltige Verringerung der Umsätze oder der
BeschäftigungzurFolgehatteodererwartenläßt,
insbesondere bei einem erheblichen Rückgang
der Nachfrage nach Investitionsgütern oder Bau-
leistungen. Bei der Bemessung des von der Ein-
kommensteuer abzugsfähigen Betrags dürfen nur
berücksichtigtwerden
aa) die Anschaffungs-oder Herstellungskosten

.von beweglichen Wirtschaftsgütern, die
innerhalb eines jeweils festzusetzenden
Zeitraums,dereinJahr nichtübersteigendarf
(Begünstigungszeitraum), angeschafft oder
hergestelltwerden,

bb) die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
von beweglichen Wirtschaftsgütern, die
innerhalbdes Begünstigungszeitraumsbe-
stellt und angezahltwerdenoder mitderen
Herstellung innerhalb des Begünstigungs-
zeitraums begonnen wird, wenn sie innerhalb
eines Jahres, bei Schiffen innerhalbzweier
Jahre nach Ablauf des Begünstigungszeit-
raums geliefertoder fertiggestelltwerden.
Soweit bewegliche Wirtschaftsgüter im
Sinne des Satzes 1mitAusnahme von Schif-
fennachAblaufeinesJahres, abervorAblauf
zweier Jahre nach dem Ende des
Begünstigungszeitraums geliefert oder fer-
tiggestelltwerden, dürfen bei Bemessung
des Abzugs von der Einkommensteuer die bis
zumAblaufeinesJahres nachdemEndedes
Begünstigungszeitraums aufgewendeten
Anzahlungen und Teilherstellungskosten
berücksichtigt werden,

cc) die Herstellungskostenvon Gebäuden,bei
denen innerhalb des Begünstigungszeit-
raums der Antrag auf Baugenehmigung
gestellt wird, wenn sie bis zum Ablauf von
zwei Jahren nach demEnde des Begünsti-
gungszeitraums fertiggestellt werden;

dabeischeidengeringwertigeWirtschaftsgüterim
Sinnedes $ 6 Abs. 2 undWirtschaftsgüter,die in
gebrauchtemZustanderworbenwerden,aus.Von
der Begünstigung können außerdem Wirtschafts-
güter ausgeschlossen werden, für die Sonderab-
schreibungen, erhöhte Absetzungen oder die
Investitionszulagenach $ 19 des Berlinförde-
rungsgesetzes in Anspruch genommen werden. In
denFällenderDoppelbuchstabenbbundcc kön-
nen bei Bemessung des von der Einkommen-
steuer abzugsfähigen Betrags bereits die im
Begünstigungszeitraum,imFall des Doppelbuch-
stabensbb Satz 2 auchdiebis zumAblaufeines
Jahres nach dem Ende des Begünstigungszeit-
raums aufgewendeten Anzahlungen und Teilher-
stellungskosten berücksichtigt werden; der
Abzug von der Einkommensteuer kann insoweit
schon für den Veranlagungszeitraum vorgenom-
men werden, in dem die Anzahlungen oder Teil-
herstellungskosten aufgewendet worden sind.
Übersteigt der von der Einkommensteuer abzugs-
fähigeBetragdie für den Veranlagungszeitraum
der Anschaffung oder Herstellung geschuldete
Einkommensteuer,so kann der übersteigende
Betragvonder Einkommensteuerfürdendarauf-
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t)
u)

folgenden Veranlagungszeitraum abgezogen
werden. Entsprechendes gilt, wenn in den Fällen
der Doppelbuchstaben bb und cc der Abzug von
der Einkommensteuer bereits für Anzahlungen
oder Teilherstellungskosten geltend gemacht
wird. Der Abzug von der Einkommensteuer darf
jedoch die für den Veranlagungszeitraumder
Anschaffung oder Herstellung und den folgenden
Veranlagungszeitraum insgesamt zu. entrich-
tende Einkommensteuer nicht übersteigen. In den
Fällen des Doppelbuchstabens bb Satz 2 gilt dies
mitder Maßgabe,daß an die Stelle des Veranla-
gungszeitraumsder Anschaffungoder Herstel-
lung der Veranlagungszeitraum tritt, in dem zuletzt
Anzahlungen oder Teilherstellungskosten aufge-
wendet worden sind. Werden begünstigte Wirt-
schaftsgütervon Gesellschaften im Sinne des
&15 Abs. 1 Nr. 2 und3 angeschafftoderherge-
stellt, so ist der abzugsfähige Betrag nach dem
Verhältnis der Gewinnanteileeinschließlichder
Vergütungen aufzuteilen. Die Anschaffungs-
oder Herstellungskosten der Wirtschaftsgüter,
die bei Bemessung des von der Einkommensteuer
abzugsfähigen Betrags berücksichtigt worden
sind, werden durch den Abzug von der Einkom-
mensteuer nicht gemindert. Rechtsverordnungen
aufGrunddieser ErmächtigungbedürfenderZu-
stimmung des Bundestages. Die Zustimmung gilt
als erteilt, wenn der Bundestag nicht binnen vier
Wochen nach Eingang der Vorlage der Bundes-
regierungdieZustimmungverweigerthat;
(weggefallen);
über Sonderabschreibungen bei abnutzbaren
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die der
Forschung oder Entwicklungdienen und nach
dem 18. Mai 1983 und vor dem 1. Januar
1990 angeschafft oder hergestellt werden. Vor-
aussetzung für die Inanspruchnahme der Sonder-
abschreibungen ist, daß die beweglichen Wirt-
schaftsgüter ausschließlich und die unbewegli-
chen Wirtschaftsgüter zu mehr als 33'/3 vom
Hundert der Forschung oder Entwicklung dienen.
Die Sonderabschreibungen können auch für Aus-
bauten und Erweiterungen an bestehenden Ge-
bäuden, Gebäudeteilen, Eigentumswohnungen
oder im Teileigentum stehenden Räumen zuge-
lassen werden, wenn die ausgebauten oder neu
hergestellten Gebäudeteile zu mehr als 33/3 vom
Hundert der Forschung oder Entwicklung dienen.
Die Wirtschaftsgüter dienen der Forschung oder
Entwicklung, wenn sie verwendet werden
aa) zur Gewinnung von neuen wissenschaft-

lichen oder technischen Erkenntnissen und
Erfahrungen allgemeiner Art (Grundlagen-

- forschung) oder
bb) zur Neuentwicklung von Erzeugnissen oder

Herstellungsverfahren oder
cc) zur Weiterentwicklung von Erzeugnissen

oder Herstellungsverfahren, soweit wesentli-
che Änderungen dieser Erzeugnisse oder
Verfahren entwickelt werden.

Die Sonderabschreibungen können im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung und
in den vier folgenden Wirtschaftsjahren in
Anspruch genommen werden, und zwar

aa) bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anla-
gevermögens

bis zu insgesamt 40 vom Hundert,
bb) bei unbeweglichenWirtschaftsgüterndes

Anlagevermögens,
die zu mehrals 66?/3vomHundertder For-
schungoder Entwicklungdienen,

bis zu insgesamt 15 vom Hundert,
dienichtzumehrals 66?/3vomHundert,aber
zu mehr als 33'!/3 vom Hundert der For-
schungoder Entwicklungdienen,

bis zu insgesamt 10 vom Hundert,
cc) beiAusbautenundErweiterungenan beste-

henden Gebäuden, Gebäudeteilen, Eigen-
tumswohnungenoder im Teileigentumste-
henden Räumen, wenn die ausgebauten oder
neu hergestellten Gebäudeteile
zu mehr als 66?/3 vom Hundert der For-
schung oder Entwicklung dienen,

bis zu insgesamt 15 vom Hundert,
zu nicht mehr als 66?/s3vom Hundert, aber zu
mehr als 33'/3 vom Hundert der Forschung
oder Entwicklung dienen,

bis zu insgesamt10vomHundert
der Anschaffungs-oder Herstellungskosten.Sie
können bereits für Anzahlungen auf Anschaf-
fungskosten und für Teilherstellungskosten zuge-
lassen werden. Die Sonderabschreibungen sind
nur unter der Bedingung zuzulassen, daß die Wirt-
schaftsgüterunddie ausgebautenoderneuher-
gestellten Gebäudeteile mindestens drei Jahre
nach ihrerAnschaffungoder Herstellungin dem
erforderlichen Umfang der Forschung oder Ent-
wicklung in einer inländischen Betriebsstätte des
Steuerpflichtigendienen;

die in eineminländischenSeeschiffsregisterein-
getragen sind und vor dem 1. Januar 1990 von
Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach 8 5 ermit-
teln, angeschafft oder hergestellt worden sind. Im
Fall der Anschaffungeines Handelsschiffes ist
weitere Voraussetzung, daß das Schiff in unge-
brauchtem Zustand vom Hersteller erworben wor-
den ist. Die Sonderabschreibungenkönnen im
Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung
und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren bis zu
insgesamt 40 vom Hundert der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten in Anspruch genommen
werden. Sie können bereits für Anzahlungen auf
Anschaffungskostenund für Teilherstellungsko-
sten zugelassen werden. Die Sonderabschrei-
bungensindnurunterderBedingungzuzulassen,
daß die Handelsschiffe innerhalb eines Zeitraums
vonachtJahren nachihrerAnschaffungoderHer-
stellung nicht veräußert werden; für Anteile an
einem Handelsschiff gilt dies entsprechend. Die
Sätze 1bis5geltenfürSchiffe,diederSeefische-
rei dienen, entsprechend. Für Luftfahrzeuge, die
zur gewerbsmäßigenBeförderungvon Personen
oder Sachen im internationalen Luftverkehr oder
zur Verwendung zu sonstigen gewerblichen
Zwecken im Ausland bestimmt sind, gelten die
Sätze 1bis5mitderMaßgabeentsprechend,daß
an die Stelle der Eintragungin ein inländisches



Seeschiffsregister die Eintragung in die deutsche
Luftfahrzeugrolle,andie Stelledes Höchstsatzes
von 40 vom Hundert ein Höchstsatz von 30 vom
HundertundbeiderVorschriftdesSatzes5andie
Stelle des Zeitraums von acht Jahren ein Zeit-
raum von sechs Jahren treten;
über erhöhte Absetzungen bei Herstellungsko-
sten für Modernisierungs-und Instandsetzungs-
maßnahmen im Sinne des $ 39 e des Bundesbau-
gesetzes und für Maßnahmen im Sinne des $ 43
Abs. 3 Satz 2 des Städtebauförderungsgesetzes,
die für Gebäude in einem förmlich festgelegten
Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwick-
lungsbereich aufgewendet worden sind. Die
erhöhten Absetzungen dürfen jährlich 10 vom
Hundert der Aufwendungen nicht übersteigen;
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-y) über erhöhte Absetzungen für Herstellungsko-
sten an Gebäuden, die nach den jeweiligen lan-
desrechtlichenVorschriftenBaudenkmälersind,
soweit die Aufwendungennach Art und Umfang
zur Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal und
zuseinersinnvollenNutzungerforderlichsind.Die
Denkmaleigenschaft des Gebäudes und die Vor-

“ aussetzung, daß die Aufwendungen nach Art und
Umfang zur Erhaltung des Gebäudes als Bau-
denkmal und zu seiner sinnvollen Nutzung erfor-
derlich sind, sind durch eine Bescheinigung der
nach Landesrecht zuständigen oder von der
Landesregierung bestimmten Stelle nachzuwei-
sen. Die erhöhten Absetzungen dürfen jährlich
10vom Hundertder Aufwendungennicht über-
steigen;

z) nach denen bei Wirtschaftsgütern des Vorrats-
vermögensfür denWertansatzvon Gold, Silber,
Platin und Palladium unterstellt werden kann, daß
diezuletztangeschafftenoderhergestelltenWirt-
schaftsgüter zuerst verbrauchtoder veräußert
worden sind, soweit dies den handelsrechtlichen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ent-
spricht und die in der Bilanz für das im Kalender-
jahr 1978 endendeWirtschaftsjahrausgewiese-
nen Wertansätze (Mindestwerte)nicht unter-
schritten werden. Voraussetzung ist, daß die Wirt-
schaftsgüter zur Erzeugung, Be- oder Verarbei-
tung von Gold, Silber, Platin oder Palladium im
eigenenBetriebbestimmtoderimeigenenBetrieb
erzeugt, bearbeitet oder verarbeitet worden sind.
Wird die Verbrauchs- oder Veräußerungsfolge
nach Satz 1 für den Wertansatz eines Edelmetalls
oder Edelmetallgehalts unterstellt, dürfen Rück-
lagen wegen Preissteigerungen bei diesem Edel-
metall nicht gebildet oder weitergeführt werden;
die Wertansätze eines Edelmetalls oder Edel-
metallgehalts dürfen bis zur Höhe der Mindest-
werte um aufgelöste Beträge aus Rücklagen
wegen Preissteigerungen bei diesem Edelmetall
gemindert werden. Voraussetzung für die Unter-
stellungderVerbrauchs-oderVeräußerungsfolge
nach Satz 1 ist ferner, daß der Wertansatz des
Edelmetalls oder Edelmetallgehaltsnicht auf
Grund der nach Buchstabe merlassenen Rechts-
verordnung ermäßigt wird.

3. diein $3 Nr.52, 8 4a Abs. 1 Nr. 1,8 7 Abs. 2, 8 10
Abs. 6, 8 19a Abs. 8, 8 22 Nr. 1 Buchstabe a, $ 26a
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Abs. 3, 8 34 c Abs. 7, 8 456Abs. 5 und $ 50 a Abs. 6
vorgesehenenRechtsverordnungenzu erlassen.

(2) Die Bundesregierungwird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen, nach
denendie Inanspruchnahmevon Sonderabschreibun-
gen und erhöhten Absetzungen sowie die Bemessung
der Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträ-
gen ganz oder teilweise ausgeschlossen werden kön-
nen, wenn eine Störung des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichts eingetreten ist oder sich abzeichnet, die
erhebliche Preissteigerungen mitsich gebracht hat oder
erwarten läßt, insbesondere, wenn die Inlandsnachfrage
nach Investitionsgütern oder Bauleistungen das Ange-
bot wesentlich übersteigt.Die Inanspruchnahmevon
Sonderabschreibungen und erhöhten Absetzungen
sowiedie BemessungderAbsetzungfür Abnutzungin
fallenden Jahresbeträgen darf nur ausgeschlossen wer-
den
1. für bewegliche Wirtschaftsgüter, die innerhalb eines

jeweils festzusetzenden Zeitraums, der frühestens
mit dem Tage beginnt, an dem die Bundesregierung
ihrenBeschlußüberdieVerordnungbekanntgibt,und
der ein Jahr nicht übersteigen darf, angeschafft oder
hergestelltwerden.FürbeweglicheWirtschaftsgüter,
die vor Beginn dieses Zeitraums bestellt und ange-
zahlt worden sind oder mit deren Herstellung vor
Beginn dieses Zeitraumsangefangenworden ist,
darf jedoch die Inanspruchnahmevon Sonderab-
schreibungen und erhöhten Absetzungen sowie die
Bemessung der Absetzung für Abnutzung in fallen-
den Jahresbeträgennichtausgeschlossenwerden;

2. für bewegliche Wirtschaftsgüter und für Gebäude,
die in dem :in Nummer 1 bezeichneten Zeitraum
bestelltwerdenodermitderenHerstellungindiesem
Zeitraum begonnen wird. Als Beginn der Herstellung
gilt bei Gebäuden der Zeitpunkt, in dem der Antrag
auf Baugenehmigunggestelltwird.

Rechtsverordnungen auf Grund dieser Ermächtigung
bedürfen der Zustimmung des Bundestages und des
Bundesrates. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der
Bundesrat nicht binnendrei Wochen, der Bundestag
nichtbinnenvierWochennachEingangderVorlageder
Bundesregierung die Zustimmung verweigert hat.
(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnungmit Zustimmungdes Bundesrates
Vorschriftenzu erlassen,nachdenendie Einkommen-
steuer einschließlich des Steuerabzugs vom Arbeits-
Iohn, des Steuerabzugs vom Kapitalertrag und des
Steuerabzugs bei beschränkt Steuerpflichtigen
1. umhöchstens10vomHundertherabgesetztwerden

kann. Der Zeitraum, für den die Herabsetzung gilt,
darf ein Jahr nicht übersteigen; er soll sich mit dem
Kalenderjahr decken. Voraussetzung ist, daß eine
Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
eingetretenist oder sich abzeichnet,die eine nach-
haltigeVerringerungderUmsätzeoderderBeschäf-
tigung zur Folge hatte oder erwarten läßt, insbeson-
dere bei einem erheblichen Rückgang der Nachfrage
nachInvestitionsgüternundBauleistungenoderVer-
brauchsgütern;

2. um höchstens 10 vom Hundert erhöht werden kann.
Der Zeitraum, für den die Erhöhung gilt, darf ein Jahr
nicht übersteigen; er soll sich mit dem Kalenderjahr
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decken. Voraussetzung ist, daß eine Störung des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts eingetreten
ist oder sich abzeichnet, die erhebliche Preissteige-
rungen mit sich gebracht hat oder erwarten läßt, ins-
besondere, wenn die Nachfrage nach Investitions-
gütern und Bauleistungen oder Verbrauchsgütern
das Angebot wesentlich übersteigt.

Rechtsverordnungen auf Grund dieser Ermächtigung
bedürfen der Zustimmung des Bundestages.

(4) Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt,
1. im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden

der Länder die Vordrucke für
a) den in 8 4 Abs. 5 Nr. 2 vorgesehenen Nachweis,
b) die in 8 36 bAbs. 2 vorgeseheneBescheinigung,
c) die Erklärungen zur Einkommensbesteuerung

sowie die in $ 39 Abs. 3 Satz 3, 8 39 a Abs. 2 und
8 42 Abs. 2 vorgesehenen Anträge,

d) die Lohnsteueranmeldung ($ 41 a Abs. 1), die
Lohnsteuerbescheinigung (8 41b Abs. 1 Satz 3),
den Lohnzettel($ 41b Abs. 2),

e) die Anmeldung der Kapitalertragsteuer (8 45a
Abs. 1)

und die Muster des Antrags auf Vergütung von Kör-
perschaftsteuer (8 36 b Abs. 3), der Lohnsteuerkarte
($ 39) und der in 845 a Abs. 2 und 3 vorgesehenen
Bescheinigungen zu bestimmen;

2. die fürdieAnwendungdes $ 32 b Abs. 2 Nr.1 maß-
gebendenBeträgefestzusetzen;

3. den Wortlautdieses Gesetzes und der zu diesem
Gesetz erlassenen Rechtsverordnungen in der
jeweils ‚geltenden Fassung mit neuem Datum, unter
neuer Überschrift und in neuer Paragraphenfolge
bekanntzumachenund dabei Unstimmigkeitenim
Wortlaut zu beseitigen.

85la
Einkommensteuer als Maßstabsteuer

Für Steuern, die nach der veranlagten Einkommen-
steuer oder nach der Lohnsteuer bemessen werden, gilt
als Maßstabsteuer die festgesetzte Einkommensteuer
oderdie JahreslohnsteuernachAbzug von 600 Deut-
sche Mark für das erste Kind, 960 Deutsche Mark für
das zweite Kind und 1 800 Deutsche Mark für jedes wei-
tereKinddes Steuerpflichtigen(8 32 Abs.4 bis 7). Bei
Ehegatten, die nach den 88 26, 26a getrennt zur Ein-
kommensteuerveranlagtwerden oder bei denen die
Lohnsteuer nach der Steuerklasse IV erhoben wird, wird
der Abzugsbetrag nach Satz 1 bei jedem Ehegatten je
zur Hälfte berücksichtigt.

852
Anwendungsvorschriften

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist,
soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes
bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum
1985 anzuwenden. Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn
giltSatz 1 mitderMaßgabe,daßdie vorstehendeFas-
sung erstmals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwen-
den ist, der für einen nach dem 31. Dezember 1984

endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf
sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 1984
zufließen.

(1a) 8$3Nr. 9 Satz 3 ist auf Bezüge anzuwenden, die
erstmals für einen Lohnzahlungszeitraum gezahlt wer-
den, der nach dem 30. April 1984 endet.

(1b) 83 Nr. 14 ist erstmals auf Zuschüsse zu den Auf-
wendungen für die Krankenversicherung anzuwenden,
die für das Jahr 1983gezahltwerden.
(2) 84 Abs 1 Satz 5 des Einkommensteuergesetzes

1969 in der Fassung der Bekanntmachung vom
12. Dezember 1969 (BGBl. | S. 2265) ist bei Grund und
Boden, der zu einem land- und forstwirtschaftlichen
Betriebsvermögengehört, letztmals für Wirtschafts-
jahre anzuwenden, die vor dem 1. Juli 1970 enden.
Entsteht durch die Veräußerung oder Entnahme von
Grund und Boden, der zum Anlagevermögen eines land-
und forstwirtschaftlichen Betriebs gehört, ein Gewinn,
so ist dieser nicht zu berücksichtigen, wenn der Grund
undBodenvordem1.Juli 1970veräußertoderentnom-
men worden ist oder wenn bei einer Veräußerung nach
dem 30. Juni 1970 die Veräußerung auf einem vor dem
1.Juli 1970rechtswirksamabgeschlossenenobligato-
rischen Vertrag oder gleichstehenden Rechtsakt
beruht. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Grund
und Boden, der zu einem der selbständigen Arbeit die-
nenden Vermögen oder der- bei Gewinnermittlung nach
8 4 - zu einem gewerblichen Betriebsvermögen gehört,
mitderMaßgabe,daßandieStelledes30.Juni 1970der
14. August 1971 und an die Stelle des 1. Juli 1970 der
15. August 1971 tritt.

(3) 8 4 Abs. 3 Satz 4 ist für Grund und Boden des
Anlagevermögens erstmals anzuwenden, soweit der
Grund und Boden
1. zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebsver-

mögen gehört, für Wirtschaftsjahre, die nach dem
30. Juni 1970enden,

2. zu einem gewerblichen Betriebsvermögen oder zu
einem der selbständigen Arbeit dienenden Vermögen
gehört, für Wirtschaftsjahre, die nach dem
31. Dezember 1970 enden.

Absatz2 Sätze 2 und3 ist sinngemäßanzuwenden.Für
andere nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens ist & 4 Abs. 3 Satz 4 erstmals anzuwenden
für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 1970
enden; dies gilt nicht, soweit die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten vor dem 1. Januar 1971 als
Betriebsausgaben abgesetzt worden sind.

(3a) $ 4 Abs. 5 Nr. 8 ist auch für Veranlagungszeit-
räume vor 1983 anzuwenden, soweit Steuerbescheide
nicht bestandskräftig sind oder unter dem Vorbehalt der
Nachprüfungstehen.
(4) 8 5 Abs. 3 ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzu-

wenden, die nach dem 24. Dezember 1982 enden. In frü-
heren Wirtschaftsjahren gebildete Rückstellungen, die
nach $ 5 Abs. 3 nicht gebildet werden dürfen, sind in der
Bilanz des nach dem 24. Dezember1982 endenden
Wirtschaftsjahrsgewinnerhöhendaufzulösen.
(5)86a Abs.3 letzterSatz ist erstmalsfürdas erste

Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezem-
ber 1981 endet (Übergangsjahr). Bei Anwendung des



86a Abs.4 Satz 1 ist fürdieBerechnungdesTeilwerts
der Pensionsverpflichtung am Schluß des dem Über-
gangsjahr vorangegangenen Wirtschaftsjahrs ebenfalls
ein Rechnungszinsfuß von 6 vom Hundert zugrunde zu
legen. Soweit eine am Schluß des dem Übergangsjahr
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs vorhandene Pen-
sionsrückstellung den miteinem Rechnungszinsfuß von
6 vom Hundert zu berechnenden Teilwert der Pensions-
verpflichtung an diesem Stichtag übersteigt, kann in
Höhe des übersteigenden Betrags am Schluß des Über-
gangsjahrs eine den steuerlichen Gewinn mindernde
Rücklage gebildetwerden.Die sich nach Satz 3 bei
einem Betrieb insgesamt ergebende Rücklage ist im
Übergangsjahr und in den folgenden elf Wirtschafts-
jahren jeweils mit mindestens einem Zwölftel gewinn-
erhöhend aufzulösen.

(6) $ 6 d ist erstmals auf Wirtschaftsjahre anzuwen-
den, die nach dem 30. September 1982 enden.

(7) 8 7 Abs. 2 Satz 2 ist erstmals bei beweglichen
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens anzuwenden,
dienachdem29.Juli 1981angeschafftoderhergestellt
worden sind. Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens, die nach dem 31. August 1977 und
vor dem 30. Juli 1981 angeschafft oder hergestellt wor-
den sind, ist $ 7 Abs. 2 Satz 2 des Einkommensteuer-
gesetzes 1981 in der Fassung der Bekanntmachung
vom 6. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1249, 1560) weiter
anzuwenden.Bei beweglichenWirtschaftsgüterndes
Anlagevermögens, die vor dem 1. September 1977
angeschafftoder hergestelltworden sind, sind $ 7
Abs. 2 Satz 2 und 8 52 Abs. 8 und 9 des Einkommen-
steuergesetzes1975 in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 5. September 1974 (BGBl. S. 2165) weiter
anzuwenden.

(8)87 Abs.5 isterstmalsbeiGebäudenanzuwenden,
bei denen der Antrag auf Baugenehmigung nach dem
29. Juli 1981 gestellt worden ist oder die auf Grund
eines nach dem 29. Juli 1981 rechtswirksam abge-
schlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichste-
henden Rechtsakts angeschafft worden sind. Ist der
Antrag auf Baugenehmigung vor dem 30. Juli 1981
gestellt worden, ist 8 7 Abs. 5 anzuwenden, wenn mit
den Bauarbeiten nach dem 29. Juli 1981 begonnen wor-
den ist. Bei Gebäuden, die nach dem 31. Dezember
1978 hergestellt worden sind, ist, vorbehaltlich der
Sätze 1 und 2,8 7 Abs. 5 des Einkommensteuergeset-
zes 1981 weiter anzuwenden, bei nicht im Inland bele-
genen Gebäuden jedoch nur, wenn sie vor dem
1. Januar 1983 hergestellt worden sind. Bei Gebäuden,
die vor dem 1. Januar 1979 und nach dem 31. August
1977 hergestellt worden sind, ist 8 7 Abs. 5 des Einkom-
mensteuergesetzes 1977 in der Fassung der Bekannt-
machung vom 5. Dezember 1977 (BGBl. | S. 2365), bei
Gebäuden, die vor dem 1. September 1977 hergestellt
worden sind, ist 8 7 Abs. 5 des Einkommensteuergeset-
zes 1975 weiter anzuwenden.

(9) 8 7 aist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 1974 angeschafft oder
hergestellt worden sind, sowie bei nachträglichen Her-
stellungsarbeiten, die nach dem 31. Dezember 1974
abgeschlossen worden sind. $ 7 a Abs. 6 des Einkom-
mensteuergesetzes 1979 in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. Juni 1979 (BGBi. | S. 721) ist letzt-
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mals für das Wirtschaftsiahr anzuwenden, das dem
Wirtschaftsjahr vorangeht, für das $ 15a erstmals an-
zuwenden ist.
(10) 8 7b ist erstmals bei Einfamilienhäusern, Zwei-

familienhäusern oder Eigentumswohnungen anzuwen-
den, bei denender Antragauf Baugenehmigungnach
dem29.Juli 1981gestelltwordenistoderdieaufGrund
eines nach dem 29. Juli 1981 rechtswirksam abge-
schlossenen obligatorischen Vertrags oder gleich-
stehenden Rechtsakts angeschafft worden sind. Ist der
Antrag auf Baugenehmigungvor dem 30. Juli 1981
gestellt worden, ist $ 7 b anzuwenden, wenn mit den
Bauarbeitennachdem29.Juli 1981begonnenworden
ist. Bei Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern oder
Eigentumswohnungen, bei denen der Antrag auf Bauge-
nehmigung vor dem 30. Juli 1981 gestellt und bei denen
mit den Bauarbeiten vor dem 30. Juli 1981 begonnen
worden ist oder die auf Grund eines vor dem 30. Juli
1981 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen
Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft
worden sind, ist 8 7 b in den bisherigen Fassungen wei-
teranzuwenden.DieSätze 1 bis3 geltenentsprechend
beiAusbautenundErweiterungenaneinemEinfamilien-
haus, Zweifamilienhaus oder an einer Eigentumswoh-
nung.
(11) 8 7d ist erstmalsanzuwenden

1980angeschafftoder hergestelltwordensind,
2. bei nachträglichen Anschaffungskosten, die nach

dem31. Dezember1980entstandensind,sowie bei
nachträglichen Herstellungsarbeiten, die nach dem
31. Dezember1980abgeschlossenwordensind,

3. bei nach dem 31. Dezember 1980 aufgewendeten
Anzahlungen auf Anschaffungskosten sowie bei
nach dem 31: Dezember 1980 entstandenen Teilher-
stellungskosten und

4. bei Rechten auf Mitbenutzung von Wirtschaftsgütern
im Sinne des 8 7 d Abs. 7, die nach dem 31. Dezem-
ber 1980 erworben worden sind.

Bei vordem1.Januar 1981angeschafftenoderherge-
stellten Wirtschaftsgütern, entstandenen nachträgli-
chen Anschaffungskosten, abgeschlossenen nachträg-
lichen Herstellungsarbeiten oder erworbenen Rechten
aufMitbenutzungvonWirtschaftsgüternist $ 7 din der
Fassung des Einkommensteuergesetzes 1979 weiter
anzuwenden; dasselbe gilt bei vor dem 1. Januar 1981
aufgewendeten Anzahlungen auf Anschaffungskosten
sowie bei vor dem 1. Januar 1981 entstandenen Teilher-
stellungskosten.
(12) 8 7f ist erstmals bei Wirtschaftsgüternanzu-

wenden, die nach dem 31. Dezember 1976 angeschafft
oder hergestellt worden sind.

(12a) $ 7 g ist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzu-
wenden,die nachdem18.Mai 1983angeschafftoder
hergestellt worden sind.
(12b) Soweit $ 9 Abs. 5 die sinngemäße Anwendung

des $ 4 Abs. 5 Nr. 8 vorsieht , gilt hinsichtlich der
erstmaligen Anwendung Absatz 3a entsprechend.
(13)8 10Abs. 1Nr.3 Satz 3 isterstmalsaufBeiträge

an Bausparkassen anzuwenden, die auf Grund von nach
dem 8. März 1960 abgeschlossenen Verträgen gelei-
stet werden.
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(13a) $ 10 Abs. 2 Nr. 4 ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 1984 anzuwenden.

(14) 8 10 Abs. 3 Nr. 1 letzter Satz Buchstabe b ist
letztmals für den Veranlagungszeitraum 1985 anzu-
wenden.

(15) 8 10 Abs. 6 Nr. 1 gilt entsprechend bei Versiche-
rungen auf den Erlebens- oder Todesfall gegen Einmal-
beitrag, wenn dieser nach $ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b
des Einkommensteuergesetzes in den Fassungen, die
vor dem in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Zeitraum gel-
ten, als Sonderausgabe abgezogen worden ist.
(16) 8 10 Abs. 6 Nr. 2 gilt entsprechend bei Bauspar-

verträgen, wenn die Beiträge nach 8 10 Abs. 1 Nr.3 des
Einkommensteuergesetzes in den Fassungen, die vor
demin Absatz 1 Satz 1 bezeichnetenZeitraumgelten,
als Sonderausgaben abgezogen worden sind. $ 10
Abs. 6Nr. 2 Buchstabeegilt für Steuerpflichtige, die den
Geltungsbereich dieses Gesetzes nach dem
30. September 1983 verlassen haben.

(17) Auf Vermögensteuer, die für Kalenderjahre vor
dem 1. Januar 1975 festgesetzt worden ist, ist $ 10
Abs. 1 Nr. 5 des Einkommensteuergesetzes in der vor
dem 1. Januar 1975 geltenden Fassung anzuwenden.

(17a) $ 10bist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 1984 anzuwenden.
(18) 8 10 ccAbs. 4 ist letztmals für den Veranlagungs-

zeitraum1985 anzuwenden.
(19) $ 10.d ist auf nichtausgeglicheneVerlustedes

Veranlagungszeitraums 1982 mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß jeweils an die Stelle des Betrags von 10
Millionen Deutsche Mark ein Betrag von 5 Millionen
DeutscheMark tritt.
(19a) $ 12 Nr. 4 ist auch für Veraniagungszeiträume

vor 1983 anzuwenden, soweit Steuerbescheide nicht
bestandskräftig sind oder unter dem Vorbehalt der
Nachprüfung stehen.

(19b) $ 14 a Abs. 3 Nr. 2 ist erstmals für den Veran-
lagungszeitraum 1984 anzuwenden.

(20) Für die erstmalige Anwendung des $ 13 Abs. 5
und des 8 18 Abs. 5 gilt Absatz 21 sinngemäß.

(20a) $ 14a Abs. 1 ist erstmals auf Veräußerungen
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1983 vorge-
nommen werden.

(20b) 8 15 Abs. 3 Satz 2 ist erstmals für denVeran-
lagungszeitraum 1982 anzuwenden.

(21) 8 15 a ist erstmals auf Verluste anzuwenden, die
in demnach dem 31. Dezember 1979 beginnenden Wirt-
schaftsjahr entstehen. Dies gilt nicht
1. für Verluste, die in einem vor dem 1. Januar 1980

eröffneten Betrieb entstehen; Sonderabschreibun-
gen nach 882f der Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnung können nur in dem Umfang berück-
sichtigt werden, in dem sie nach 8 82f Abs. 5 und
Abs.7 Satz 1 der Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 5. Dezember 1977 (BGBl. 1S. 2443) zur Entste-
hung oder Erhöhung von Verlusten führen durften.
Wird mit der Erweiterung oder Umstellung eines

Betriebs nach dem 31. Dezember 1979 begonnen, so
ist 8 15a auf Verluste anzuwenden, soweit sie mit
der Erweiterung oder Umstellung oder mitdem erwei-
terten oder umgestellten Teil des Betriebs wirt-
schaftlich zusammenhängen und in nach dem
31. Dezember1979beginnendenWirtschaftsjahren
entstehen,

2. für Verluste, die im Zusammenhang mit der Errich-
tung und dem Betrieb einer in Berlin (West) belege-
nen Betriebsstättedes Hotel- oder Gaststättenge-
werbes, die überwiegend der Beherbergung dient,
entstehen,

3. für Verluste, die im Zusammenhang mit der Errich-
tung und der Verwaltung von Gebäuden entstehen,
die mit öffentlichen Mitteln im Sinne des $ 6 Abs. 1
odernach8 88 desZweitenWohnungsbaugesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli
1980 (BGBl.1S. 1085),imSaarlandmitöffentlichen
Mitteln im Sinne des $ 4 Abs. 1 odernach $51ades
Wohnungsbaugesetzes für das Saarland in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. Juni 1980
(Amtsblatt des Saarlandes S. 802), gefördert sind,

a)durchSonderabschreibungennach$82fderEin-
kommensteuer-Durchführungsverordnung,

b) durch Absetzungen für Abnutzung in fallenden
Jahresbeträgen nach 8 7 Abs. 2 von den Herstel-
lungskosten oder von den Anschaffungskosten
von in ungebrauchtem Zustand vom Hersteller
erworbenen Seeschiffen, die in einem in-
ländischenSeeschiffsregistereingetragensind,

entstehen;indenFällendes Buchstabena giltNum-
mer1 Satz 1 Halbsatz2 entsprechend.

8 15a ist erstmals anzuwenden
1. in den Fällen des Satzes 2 Nr. 1 und 2 auf Verluste,

die innach dem31. Dezember1984 beginnenden
Wirtschaftsjahren entstehen; in den Fällen der Num-
mer 1 tritt an die Stelle des 31. Dezember 1984 der
31. Dezember 1989, soweit die Gesellschaft aus
demBetriebvon in eineminländischenSeeschiffs-
register eingetragenen Handelsschiffen Verluste
erzielt und diese Verluste gesondert ermittelt, und
der 31. Dezember 1979, wenn der Betrieb nach dem
10. Oktober 1979 eröffnet worden ist,

2. in denFällendes Satzes 2 Nr.3 aufVerluste,die in
nach dem 31. Dezember 1989 beginnenden Wirt-
schaftsjahrenentstehen,

3. in den Fällen des Satzes 2 Nr. 4
a) aufVerluste,die in nachdem31.Dezember1989

beginnenden Wirtschaftsjahren entstehen, wenn
dieGesellschaftdas Schiffvordem16.November
1984bestelltodermitseinerHerstellungbegon-
nen hat,

b) auf Verluste, die in nach dem 31. Dezember 1994
beginnenden Wirtschaftsjahren entstehen, wenn
die Gesellschaft das Schiff nach dem
15. November 1984 bestellt oder mit seiner Her-
stellung begonnen hat; soweit Verluste, die in dem
Betrieb der Gesellschaft entstehen und nach
Satz 2 Nr.4 odernach8 15a Abs. 1 Satz 1 aus-
gleichsfähig oder abzugsfähig sind, zusammen
das Eineinhalbfacheder insgesamtgeleisteten



"Einlage übersteigen, ist 8 15 a auf Verluste anzu-
wenden, die in nach dem 15. November 1984
beginnenden Wirtschaftsjahren entstehen.

Scheidet ein Kommanditist oder ein anderer Mitunter-
nehmer, dessen Haftung der eines Kommanditisten ver-
gleichbar ist und dessen Kapitalkonto in der Steuer-
bilanz der Gesellschaft auf Grund von ausgleichs- oder
abzugsfähigen Verlusten negativ geworden ist, aus der
Gesellschaft aus oder wird in einem solchen Fall die Ge-
sellschaft aufgelöst, so gilt der Betrag, den der Mitunter-
nehmer nicht ausgleichen muß, als Veräußerungsge-
winn im Sinne des $ 16. In Höheder nach Satz 4 als
GewinnzuzurechnendenBeträgesindbeidenanderen
Mitunternehmern unter Berücksichtigung der für die Zu-
rechnung von Verlusten geltenden Grundsätze Verlust-
anteile anzusetzen. Bei der Anwendung des $ 15a
Abs. 3 sind nur Verluste zu berücksichtigen, auf die
& 15a Abs. 1 anzuwenden ist. Bei Kommanditgesell-
schaften, deren alleiniger persönlich haftender und
geschäftsführenderGesellschaftereine Kapitalgesell-
schaft ist undderenBetätigungsich aufdie Errichtung
undVerwaltungvonGebäudenimSinnedes Satzes 2
Nr.3 in Berlin (West) beschränkt, gilt die Betätigung auf
Antrag der Gesellschaft als Gewerbebetrieb; $ 15
Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. Der Antrag nach Satz 7
ist unwiderruflichundmußschriftlichbeidemfürdieein-
heitlicheundgesonderteFeststellungderEinkünfteder
Gesellschaft zuständigen Finanzamt spätestens bis
zum 31. Dezember 1985, bei Gesellschaften, die erst-
mals nach dem 31. Dezember 1985 eine Erklärung zur
einheitlichen und gesonderten Feststellung der Ein-
künfte abgeben, spätestens bei Abgabe dieser Erklä-
rung gestellt werden. Bei Kommanditgesellschaften im
Sinne des Satzes 7, die auch Mehrfamilienhäuser im
Sinne des & 14a des Berlinförderungsgesetzes,die
nicht unter Satz 2 Nr. 3 fallen, errichten und verwalten,
ist weitere Voraussetzung für die Anwendung der
Sätze 7 und 8, daß die Gesellschaft vor dem 1. Juli 1985
gegründet worden ist und mitder Herstellung der Mehr-
familienhäuser, die nicht unter Satz 2 Nr. 3 fallen, vor
dem 1. Januar 1986 begonnen hat. In den Fällen der
Sätze 7 und 9 ist 8 15 a des Berlinförderungsgesetzes
auf Verluste,soweit sie auf erhöhteAbsetzungenauf
nach dem 31. Dezember 1989 fertiggestellte Gebäude
entfallen, nicht anzuwenden.

(21a) & 16 Abs. 4 ist erstmals auf Veräußerungen
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1983 vorge-
nommen werden.

(21b) $ 19a ist erstmals bei Vermögensbeteiligun-
gen anzuwenden, die der Arbeitnehmer nach dem
31. Dezember 1983 erhalten hat.

(22) 8 20 Abs. 1 Nr. 6 ist erstmals für nach dem
31. Dezember 1974 zugeflossene Zinsen aus Ver-
sicherungsverträgen anzuwenden, die nach dem
31. Dezember1973abgeschlossenwordensind.

(23) 8 22 Nr. 4 findet erstmals auf Leistungen Anwen-
dung, die auf Grund des Abgeordnetengesetzes oder
des Europaabgeordnetengesetzes gezahlt werden. Für
die Leistungen auf Grund der entsprechenden Gesetze
der Länder wird der Zeitpunkt der Anwendung durch
Landesgesetze bestimmt.
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(23a) $ 25 Abs. 3 ist auch für Veranlagungszeiträume
vor 1985 anzuwenden, wenn die Einkommensteuer-
erklärung noch nicht abgegeben worden ist.

(23b) $ 33c und $ 50 Abs. 1 letzter Satz sind erst-
malsfürdenVeranlagungszeitraum1984anzuwenden.
(24) 8 33 a Abs. 1 und $ 41 Abs. 1 Nr. 5 sowie Abs. 2

Satz 1des Einkommensteuergesetzes 1953 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. September 1953
(BGBl. I S. 1355) gelten auch weiterhin mit der Maß-
gabe, daß
1. dieVorschriftenbei einemSteuerpflichtigenjeweils

nur für das Kalenderjahr, in dem bei ihm die Voraus-
setzungen für die Gewährung eines Freibetrags ein-
getreten sind, und für die beiden folgenden Kalender-
jahre anzuwenden sind und

2. der Freibetrag
a) bei Steuerpflichtigen, bei denen $ 32a Abs. 5

oder 6 anzuwenden ist,
720 Deutsche Mark,

b) bei Steuerpflichtigen,die Kinderhaben,
840 Deutsche Mark zuzüglich je 60 Deutsche
Mark für das dritteundjedes weitereKind und

c) bei anderen Steuerpflichtigen
540 DeutscheMark

beträgt.

Für ein Kalenderjahr, für das der Steuerpflichtige eine
Steuerermäßigung nach $ 33 für Aufwendungen zur
Wiederbeschaffung von Hausrat und Kleidung bean-
tragt, wird ein Freibetrag nicht gewährt.

(25)833 aAbs.2 Satz 1 isterstmalsfürdenVeranla-
gungszeitraum1984 und $ 33a Abs. 2 Sätze 2 bis 7
erstmals für den Veranlagungszeitraum 1982 anzuwen-
den. Für den Veranlagungszeitraum1983 ist $ 33a
Abs. 2 Satz 1des Einkommensteuergesetzes1981an-
zuwenden.
(26) 8 34 f ist erstmals bei Einfamilienhäusern, Zwei-

familienhäusernoder Eigentumswohnungenanzuwen-
den, bei denen der Antrag auf Baugenehmigung nach
dem 29. Juli 1981 gestellt worden ist oder die auf Grund
eines nach dem 29. Juli 1981 rechtswirksam abge-
schlossenen Vertrags oder gleichstehenden Rechts-
akts angeschafft worden sind. Ist der Antrag auf Bau-
genehmigung vor dem 30. Juli 1981 gestellt worden, ist
& 34f anzuwenden, wenn mit den Bauarbeiten nach
dem 29. Juli 1981 begonnen worden ist. Die Sätze 1
und 2 gelten entsprechend bei Ausbauten oder Erweite-
rungenan einem Einfamilienhausoder Zweifamilien-
haus oderan einerEigentumswohnung.
(26a) $ 34.g ist erstmals für den Veranlagungszeit-

raum 1984 anzuwenden.

(26b) 8 37 Abs. 3 Sätze 5 bis 8 ist erstmals auf den
Vorauszahlungszeitraum anzuwenden, der nach dem
31. Dezember 1983 beginnt.

(26c) $ 39 a Abs. 1 Nr. 6 ist erstmals bei der Eintra-
gung von Freibeträgen für das Kalenderjahr 1984 anzu-
wenden.

(26d) $ 41 bAbs. 2 Nr.6 gilterstmalsfürLohnzettel,
die für das Kalenderjahr 1984 auszuschreiben sind.
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(26e) 8 42b Abs. 1 Nr. 6 ist erstmals für den Lohn-
steuer-Jahresausgleich für das Kalenderjahr 1984
anzuwenden.

(27) 8 43 Abs. 1 Nr.4, 8 43a Abs. 1 Nr. 1 und$ 49
Abs. 1 Nr. 5 sind erstmals auf nach dem 31. Dezember
1974 zugeflossene Zinsen aus Versicherungsverträgen
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1973 abge-
schlossen worden sind.

(27a) 8 43 Abs. 1 Nr. 6 undAbs. 3 Satz 2, 8 43a
Abs. 1 Nr. 1,88 45, 45 aund 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe c
Doppelbuchstabe bb des Einkommensteuergesetzes
1983 in der Fassung der Bekanntmachung vom
24. Januar 1984 (BGBl. 1S. 113) sind letztmals auf vor
dem 1. August 1984 zugeflossene Zinsen aus Anleihen
und Forderungen, die in ein öffentliches Schuldbuch
eingetragen oder über die Teilschuldverschreibungen
ausgegebensind, anzuwenden.Satz 1 gilt auch für
Stückzinsen, die auf Grund der Veräußerungvon in
Satz 1 genannten Anleihen und Forderungen vor dem
1. August 1984 zugeflossen sind. Kapitalertragsteuer
imSinnedes $ 43 Abs. 1Nr.6 inder in Satz 1 bezeich-
neten Fassung, die nach dem 31. Juli 1984 bei nach
diesem Tag fälligen Kapitalerträgen einbehalten und
abgeführt worden ist, wird über 8 5 Abs. 1 Nr. 2 des
Finanzverwaltungsgesetzeshinaus und abweichend
von den Vorschriften der Abgabenordnung vom Bundes-
amt für Finanzen erstattet.

(27b) 8 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe c Doppelbuch-
stabe bb Satz 2 gilt erstmals für Zinsen und Stück-
zinsen, die nach dem 31. Juli 1984 zufließen.

(28) 850 c !steerstmalsfür den Veranlagungszeitraum
1980 anzuwenden.Die Anwendungsetzt voraus,daß
deranrechnungsberechtigteSteuerpflichtigedenAnteil
in einem nach dem 31. Dezember 1976 abgelaufenen
Wirtschaftsjahr der Kapitalgesellschaft erworben hat.
Hat der Steuerpflichtige den Anteil in: einem vor dem
1. Januar 1980 abgelaufenen Wirtschaftsjahr erworben,
ist Satz 1 nur anzuwenden, wenn zusätzlich die Voraus-
setzungen des 8 39 des Körperschaftsteuergesetzes in
der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung erfüllt
sind.

(28a)8 54desEinkommensteuergesetzes1983ist
letztmals bei Gebäuden anzuwenden, die vor dem
1. Januar 1985 angeschafft worden sind.

(29) $ 55 ist erstmals anzuwenden
1. bei der Gewinnermittlungnach &4 Abs. 1 für Wirt-

schaftsjahre, die nach dem 30. Juni 1970 enden,
2. bei der Gewinnermittlungnach $ 4 Abs. 3 auf Ver-

äußerungen oder Entnahmen
a) nach dem 30. Juni 1970, wenn der Grund und

Boden zum Anlagevermögen eines land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsvermögens,

b) nach dem 14. August 1971, wenn der Grund und
Boden zum Anlagevermögen eines gewerblichen
Betriebsvermögens oder eines der selbständigen
Arbeit dienenden Vermögens

gehörte, es sei denn, die Veräußerung beruht auf
einem vor dem jeweiligen Stichtag rechtswirksam
abgeschlossenen obligatorischen Vertrag oder
gleichstehendenRechtsakt.

88 52 a und 53
(weggefallen)

853a
Schlußvorschriftzu $ 33 a Abs. 3 EStG 1981

(Sondervorschrift zum Abzug von Aufwendungen
für Dienstleistungen zur Beaufsichtigung

oder Betreuung eines Kindes)
(1) 833 a Abs.3 Satz 1Nr.1des Einkommensteuer-

gesetzes 1981 in der Fassung der Bekanntmachung
vom 6. Dezember 1981 (BGBl. 1S. 1249) ist bei Steuer-
festsetzungen für die Veranlagungszeiträume 1980 bis
1982 in der folgenden Fassung anzuwenden, wenn am
24. Dezember 1982 die betreffende Steuerfestsetzung
noch nicht bestandskräftig ist oder unter dem Vorbehalt
der Nachprüfung steht:
Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendungen für
Dienstleistungen zur Beaufsichtigung oder Betreuung
einesKindes imSinnedes $ 32Abs. 4,wirdaufAntrag
die Einkommensteuerdadurchermäßigt,daß die Auf-
wendungen,höchstens jedoch ein Betrag von 1200
Deutsche Mark im Kalenderjahr für jedes Kind, das das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, vom Gesamt-
betrag der Einkünfte abgezogen werden.
(2) Nach dem 3. November 1982 bestandskräftig

gewordene Steuerbescheide sind auf Antrag enstspre-
chend Absatz 1 zu ändern, soweit sich die vorstehende
Fassung zugunsten des Steuerpflichtigen auswirkt; der
Antragist beimFinanzamtschriftlichoderdurchErklä-
rung zur Niederschrift zu stellen.

8563b
Schlußvorschriften(SondervorschriftenzumAbzug

vonKinderbetreuungskostenfürKalenderjahrevor1984)

(1) Für das Kalenderjahr 1983 sind die 88 33 c und 50
Abs. 1 letzter Satz hinsichtlich des 8 33 c anzuwenden.
Ist die Steuer auf Grund des Urteils des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 3. November 1982 (BGBl. IS. 1594)
vorläufig festgesetzt worden, so ist die Steuerfestset-
zung auf Antrag entsprechend Satz 1 zu ändern. Das
gleichegiltfüram1.Januar 1985nochnichtbestands-
kräftige oder unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ste-
hendeSteuerfestsetzungen.In der Zeit zwischendem
3. November 1982 und dem1. Januar 1985 bestands-
kräftig gewordene Steuerbescheide sind entsprechend
Satz 1 zu ändern, wenn dies der Steuerpflichtige bis
zum31.Dezember1985beimFinanzamtschriftlichoder
durchErklärungzur Niederschriftbeantragt.

(2) Für die Kalenderjahre 1980 bis 1982 ist 833c an
Stelle des 8 33 a Abs. 3 Nr. 1 des Einkornmensteuerge-
setzes 1979 in der Fassung der Bekanntmachung vom
21. Juni 1979 (BGBl. I S. 721) oder der nach $ 53a
anzuwendendenFassungdes $33 aAbs.3 Satz 1Nr.1
des Einkommensteuergesetzes 1981 in der Fassung
der Bekanntmachungvom6. Dezember1981 (BGBl.I
S. 1249, 1560) anzuwenden, wenn sich $ 33 c zugun-
sten des Steuerpflichtigen auswirkt. Absatz 1 Satz 2
und 3 gilt entsprechend. Vor dem 1. Januar 1985
bestandskräftig gewordene Steuerbescheide sind ent-
sprechend Satz 1 zu ändern, wenn dies der Steuer-
pflichtigebis zum31. Dezember1985beimFinanzamt
schriftlichoderdurchErklärungzurNiederschriftbean-
tragt.



(3) Für die Kalenderjahre 1971 bis 1979 sind die
88 33c und 50 Abs. 1 letzter Satz hinsichtlich des
8 33 c anzuwenden, wenn sich $ 33c zugunsten des
Steuerpflichtigen auswirkt; dabei sind Aufwendungen,
die durch die Beschäftigung einer Hausgehilfin (Haus-
haltshilfe) erwachsen sind, insoweit nicht als außerge-
wöhnlicheBelastungnach8 53 a des Einkommensteu-
ergesetzes 1979 zu berücksichtigen, als sie Aufwen-
dungen im Sinne des $ 33c Abs. 1 sind. Absatz 1
Sätze 2 bis 4 gilt entsprechend.

854
Schlußvorschriften

(Sondervorschriften für den Abzug
zwangsläufiger Unterhaltsaufwendungen

für die Veranlagungszeiträume 1971 bis 1974)

(1) 8 33a Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. August
1961 (BGBi. | S. 1253) ist bei Steuerfestsetzungen für
die Veranlagungszeiträume 1971 bis 1974 in der fol-
gendenFassunganzuwenden,wennam1.Januar 1985
die betreffende Steuerfestsetzung noch nicht be-
standskräftig ist oder unter dem Vorbehalt der Nachprü-
fung steht:
Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangsläufig ($ 33
Abs. 2) Aufwendungen für den Unterhalt und eine
etwaige Berufsausbildung von Personen, für die der
Steuerpflichtige keinen Kinderfreibetrag nach $ 32
Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15. August 1974 (BGBl. |
S. 1993) erhält, so wird auf Antrag die Einkommen-
steuer dadurch ermäßigt, daß die Aufwendungen, höch-
stens jedoch ein Betrag von 3000 Deutsche Mark im
Kalenderjahr für jede unterhaltene Person, vom
Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden. Vor-
aussetzungist, daß die unterhaltenePerson kein oder
nur ein geringes Vermögen besitzt. Hat die unterhaltene
Person andere Einkünfte oder Bezüge, die zur Bestrei-
tung des Unterhalts bestimmt oder geeignet sind, so
vermindert sich der Betrag von 3 000 Deutsche Mark um
den Betrag, um den diese Einkünfte und Bezüge den
Betragvon3 600 DeutscheMarkübersteigen.Werden
die Aufwendungen für eine unterhaltene Person von
mehreren Steuerpflichtigen getragen, so wird bei jedem
der Teil des sich hiernach ergebenden Betrags abgezo-
gen, der seinem Anteil amGesamtbetrag der Leistungen
entspricht.
(2) Nach dem 22. Februar 1984 bestandskräftig

gewordene Steuerbescheide für die Veranlagungszeit-
räume 1971 bis 1974 sind auf Antrag entsprechend
Absatz 1 zu ändern, soweit sich die vorstehende Fas-
sung zugunsten des Steuerpflichtigen auswirkt; der
Antrag ist beim Finanzamt schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift zu stellen.

855
Schlußvorschriften

(Sondervorschriften für die Gewinnermittlung nach
& 4 oder nach Durchschnittssätzen bei vor dem
1. Juli 1970 angeschafftem Grund und Boden)

(1) Bei Steuerpflichtigen, deren Gewinn für das Wirt-
schaftsjahr, in das der 30. Juni 1970 fällt, nicht nach 85
zu ermitteln ist, gilt bei Grund und Boden, der mit Ablauf
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des 30. Juni 1970 zu ihremAnlagevermögen gehört hat,
als Anschaffungs- oder Herstellungskosten (8 4 Abs. 3
Satz 4 und8 6 Abs: 1 Nr.2 Satz 1) das Zweifachedes
nach den Absätzen 2 bis 4 zu ermittelnden Ausgangs-
betrags.

(2) Bei der Ermittlung des Ausgangsbetrags des zum
land- und forstwirtschaftlichen Vermögen (8 33 Abs. 1
Satz 1 Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machungvom10.Dezember1965- BGBl. IS. 1861-,
zuletzt geändert durch das Bewertungsänderungsge-
setz1971vom27.Juli 1971- BGBI.1S.1157)gehören-
denGrundundBodensist seineZuordnungzudenNut-
zungen und Wirtschaftsgütern($ 34 Abs. 2 Bewer-
tungsgesetz) am 1. Juli 1970 maßgebend; dabei sind
die Hof- undGebäudeflächensowie dieHausgärtenim
Sinne des $ 40 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes nicht in
die einzelne Nutzung einzubeziehen.Es sind anzu-
setzen:
1. Bei Flächen, die nach dem Bodenschätzungsgesetz

in der imBundesgesetzblatt Teil Ill,Gliederungsnum-
mer 610-8, veröffentlichten bereinigten Fassung,
zuletztgeändertdurchArtikel95 Nr. 4 des Einfüh-
rungsgesetzes zur Abgabenordnung vom
14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341), zu schätzen
sind, für jedes katastermäßig abgegrenzte Flurstück
der Betrag in Deutscher Mark, der sich ergibt, wenn
die für das Flurstück am 1. Juli 1970 im amtlichen
Verzeichnisnach$ 2 Abs. 2 derGrundbuchordnung
(Liegenschaftskataster) ausgewiesene Ertragsmeß-
zahl vervierfachtwird.Abweichendvon Satz 1 sind
für Flächender Nutzungsteile .
a) Hopfen, Spargel, Gemüsebau und Obstbau

4,00 Deutsche Mark je Quadratmeter,
b) Blumen-undZierpflanzenbau

sowie Baumschulen
5,00DeutscheMarkje Quadratmeter

anzusetzen, wenn der Steuerpflichtige dem Finanz-
amt gegenüber bis zum 30. Juni 1972 eine Erklärung
über die Größe, Lage und Nutzung der betreffenden
Flächen abgibt,

2. für Flächen der forstwirtschaftlichen Nutzung je
Quadratmeter 1,00 Deutsche Mark,

3. für Flächen der weinbaulichen Nutzung der Betrag,
der sich unter Berücksichtigung der maßgebenden
Lagenvergleichszahl (Vergleichszahl der einzelnen
Weinbaulage,$ 39 Abs. 1 Satz 3 und $ 57 Bewer-
tungsgesetz), die für ausbauende Betriebsweise mit
Faßweinerzeugung anzusetzen ist, aus der nachste-
henden Tabelle ergibt:

Ausgangsbetrag
Lagenvergleichszahl jeQuadratmeter

in DM

bis 20 2,50
21 bis 30 3,50
31bis 40 5,00
41 bis 50 7,00
51 bis 60 8,00
61 bis 70 9,00
71 bis 100 10,00
über 100 12,50
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4. für Flächen der sonstigen land- und forstwirtschaft-
lichen Nutzung, auf die Nummer 1 keine Anwendung
findet, je Quadratmeter 1,00 Deutsche Mark,

5. für Hofflächen, Gebäudeflächen und Hausgärten im
Sinne des $ 40 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes je
Quadratmeter 5,00 Deutsche Mark,

6. für Flächen des Geringstlandes je Quadratmeter
0,25 Deutsche Mark,

7. für Flächendes Abbaulandesje Quadratmeter0,50
Deutsche Mark,

8. für Flächen des Unlandes je Quadratmeter 0,10
Deutsche Mark.

(3) Lag am 1. Juli 1970 kein Liegenschaftskataster
vor, in dem Ertragsmeßzahlen ausgewiesen sind, so ist
der Ausgangsbetrag in sinngemäßer Anwendung des
Absatzes 2 Nr. 1 Satz 1 auf der Grundlage der durch-
schnittlichen Ertragsmeßzahl der landwirtschaftlichen
Nutzung eines Betriebs zu ermitteln, die die Grundlage
für die Hauptfeststellung des Einheitswerts auf den
1. Januar 1964 bildet. Absatz 2 Nr. 1 Satz 2 bleibt unbe-
rührt.
(4)Bei nichtzumland- undforstwirtschaftlichenVer-

mögen gehörenden Grund und Boden ist als Ausgangs-
betraganzusetzen:
1. Für unbebaute Grundstücke der auf den 1. Januar

1964 festgestellte Einheitswert. Wird auf den
1. Januar 1964 kein Einheitswert festgestellt oder
hat sich der Bestand des Grundstücks nach dem
1. Januar 1964 und vor dem 1. Juli 1970 verändert, so
ist der Wert maßgebend, der sich ergeben würde,
wenn das Grundstück nach seinem Bestand vom
1. Juli 1970 und nach den Wertverhältnissen vom
1. Januar 1964 zu bewerten wäre;

2. für bebaute Grundstücke der Wert, der sich nach
Nummer 1 ergeben würde, wenn das Grundstück
unbebaut wäre.

(5) Weist der Steuerpflichtige nach, daß der Teilwert
fürGrundundBodenimSinnedesAbsatzes1am1.Juli
1970 höher ist als das Zweifache des Ausgangs-
betrags,so istaufAntragdesSteuerpflichtigenderTeil-
wert als Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzu-
setzen. Der Antrag ist bis zum 31. Dezember 1975 bei
dem Finanzamt zu stellen, das für die Ermittlung des
Gewinns aus dem Betrieb zuständig ist. Der Teilwert ist
gesondert festzustellen. Vor dem 1. Januar 1974
braucht diese Feststellung nur zu erfolgen, wenn ein
berechtigtes Interesse des Steuerpflichtigen gegeben
ist. Die Vorschriften der Abgabenordnung und der
Finanzgerichtsordnungüber die gesonderteFeststel-
lung von Besteuerungsgrundlagen gelten entspre-
chend.

(6) Verluste, die bei der Veräußerung oder Entnahme
von Grund und Boden im Sinne des Absatzes 1 entste-
hen,dürfenbeiderErmittlungdesGewinnsinHöhedes
Betrags nicht berücksichtigt werden, um den der Veräu-
Berungspreis oder der an dessen Stelle tretende Wert
nachAbzugderVeräußerungskostenunterdemZwei-
fachen des Ausgangsbetrags liegt. Entsprechendes gilt
bei Anwendung des 8 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2.

(7) Grund und Boden, der nach $ 4 Abs. 1 Satz 5 des
Einkommensteuergesetzes 1969 nicht anzusetzen war,
ist wie eine Einlage zu behandeln; er ist dabei mit dem
nach Absatz 1 oder 5 maßgebenden Wert anzusetzen.

8 56
(weggefallen)
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Anlagen 1 und 2
(zu 8 32a Abs. 4 und 5)

Einkommensteuer-Grundtabelle und
Einkommensteuer-Splittingtabelle

(abgedruckt im BGBi. 1980 Teil | S. 1388 ff.)

Anlage 3
(zu 8 4d Abs. 1)

Tabelle für die Errechnung des Deckungskapitals
für tebenslänglich laufende Leistungen

von Unterstützungskassen

Die Jahresbeträgeder laufenden
Leistungensind zu vervielfachen

ErreichtesAlter bei Leistungen
des Leistungsempfängers

(Jahre) an männliche| an weibliche
Leistungs- Leistungs-

empfänger mit| empfänger mit
41 2 3

bis 26 11 17
27bis 29 12 17
30 13 17
31bis 35 13 16
36bis 39 14 16
40bis 46 14 15
47 und 48 14 14
49!bis 52 13 14
53bis 56 13 13
57 und 58 13 12
59 und 60 12 12
61 bis 63 12 11
64 11 11
65bis 67 11 10
68bis 71 10 9
72bis 74 9 8
75bis 77 8 7
78 8 6
79bis 81 7 6
82bis 84 6 5
85bis 87 5 4
88 4 4
89 und 90 4 3
91 bis 93 3 3
94 3 2
95 und älter 2 2
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Bekanntmachung
der Neufassung des Einkommensteuergesetzes

Vom 24. Januar 1984

Auf Grund des 8 51 Abs. 4 Nr. 3 des Einkommensteuergesetzes 1981 in der
Fassung der Bekanntmachung vom 6. Dezember 1981 (BGBl. 1S. 1249), der
durch Artikel 26 des Gesetzes vom 22. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1523)
geändert worden ist, wird nachstehend der Wortlaut des Einkommensteuer-
gesetzes in der jetzt geltenden Fassung bekanntgemacht. Die Neufassung
berücksichtigt:
1. dieFassungderBekanntmachungdes Gesetzesvom6.Dezember1981

(BGBI.1S. 1249,1560),
2. denam30.Dezember1981in KraftgetretenenArtikel26 des Gesetzes

vom 22. Dezember 1981 (BGBi. I S. 1523),
3. den am 19. Dezember 1982 in Kraft getretenen Artikel 1 des Gesetzes

vom 16. Dezember 1982 (BGBl. IS. 1738),
4. den am 24. Dezember 1982 in Kraft getretenen Artikel 1 des Gesetzes

vom 20. Dezember 1982 (BGBl. I S. 1857),
5. den am 1.Dezember1983 in Kraft getretenenArtikel 6 des Gesetzes

vom 28. November 1983. (BGBl. 1S. 1377),
6. den am 1. Januar 1984 in Kraft getretenen Artikel 4 des Gesetzes vom

22. Dezember1983 (BGBi. I S. 1577),
7. den am29.Dezember1983 in Kraft getretenenArtikel5 des Gesetzes

vom 22. Dezember 1983 (BGBl. I S. 1583) und
8. den am 29. Dezember 1983 in Kraft getretenen Artikel 3 des Gesetzes

vom 22. Dezember 1983 (BGBl. I S. 1592).

Bonn, den 24. Januar 1984

Der Bundesminister der Finanzen
Stoltenberg
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GEN .o22onnneeeeenenneeeeeeeeennnennenne

I. Steuerpflicht

81
(1) Natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz

oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig.. Zum Inland im
Sinne dieses Gesetzes gehörtauch der der Bundes-
republik Deutschland zustehende Anteil am Festland-
sockel, soweit dort Naturschätze des Meeresgrundes
und des Meeresuntergrundes erforscht oder ausge-
beutet werden.
(2) Unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind

auch deutsche Staatsangehörige, die
1. im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhn-

lichen Aufenthalt haben und
2. zueinerinländischenjuristischenPersondesÖffent-

lichenRechts in einemDienstverhältnisstehenund
dafür Arbeitslohn aus einer inländischen öffentlichen
Kasse beziehen,

sowie zu ihrem Haushalt gehörende Angehörige, die die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Dies gilt nur für
natürliche Personen, die in dem Staat, in dem sie ihren
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichenAufenthalthaben,
lediglich in einem der beschränkten Einkommensteuer-
pflicht ähnlichen Umfang zu einer Steuer vom
Einkommen herangezogen werden.

(3) Natürliche Personen, die im Inland weder einen
Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,

IX. Sonstige Vorschriften, Ermächtigungs- und
Schlußvorschriften
Prüfungsrecht ..........22222seseeneeennnn 850b
Wertminderungvon AnteilendurchGewinn-
ausschüttungen ......eesneneeeenene nenne
Ermächtigung .....:.222222 22 eeeeenenenn
Einkommensteuer als Maßstabsteuer ......
Anwendungsvorschriften .............2....-
(weggefallen) ...........2enceeeeee een
Schlußvorschriften (Sondervorschriften zu
einkommensteuerrechtlichen Entlastungen
füreinKind,das beidemanderenElternteilzu
berücksichtigen ist) :........ncceeseren en
Schlußvorschrift(Sondervorschriftzum Ab-
zug von Aufwendungen für Dienstleistungen
zur Beaufsichtigungoder Betreuung eines
Kindes) ......22222ooeeseeeeeeeernennen
Schlußvorschriften (Sondervorschriftenfür
Wohngebäude,beidenenderAntragaufBau-
genehmigungnachdem9.Oktober1962und
vor dem1. Januar 1965 gestelltworden ist)
Schlußvorschriften (Sondervorschriften für
die Gewinnermittlungnach $4 oder nach
Durchschnittssätzen bei vor dem 1. Juli 1970
angeschafftem Grund und Boden) .........
(weggefallen) ............eeeee sense

850c
851
851a
852
852a

853

853a

854

sind vorbehaltlich des Absatzes 2 beschränkt
einkommensteuerpflichtig, wenn sie inländische Ein-
künfteimSinnedes 8 49 haben.

ll. Einkommen

1. SachlicheVoraussetzungen
für die Besteuerung

82
Umfangder Besteuerung,Begriffsbestimmungen
(1) Der Einkommensteuer unterliegen
. Einkünfteaus Land- undForstwirtschaft,
. Einkünfteaus Gewerbebetrieb,
. Einkünfte aus selbständiger Arbeit,
. Einkünfteaus nichtselbständigerArbeit,
. Einkünfte aus Kapitalvermögen,

90POD- . Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,
7. sonstige Einkünfte im Sinne des 8 22,
die der Steuerpflichtige während seiner unbeschränk-
ten Einkommensteuerpflichtoder als inländischeEin-
künfte während seiner beschränkten Einkommen-
steuerpflicht erzielt. Zu welcher Einkunftsart die Ein-
künfte im einzelnen Fall gehören, bestimmt sich nach
den 88 13 bis 24.



(2) Einkünfte sind
1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und

selbständiger Arbeit der Gewinn (88 4 bis 7f),
2. bei den anderen Einkunftsarten der Überschuß der

Einnahmen über die Werbungskosten (88 8 bis 9a).
(3) Die Summe der Einkünfte, vermindert um den

Altersentlastungsbetrag, den Ausbildungsplatz-Ab-
zugsbetrag und die nach 834 c Abs.2 und 3 abge-
zogene Steuer, ist der Gesamtbetrag der Einkünfte.

(4) Der Gesamtbetrag der Einkünfte, vermindert um
die Sonderausgaben und die außergewöhnlichen Bela-
stungen, ist das Einkommen.

(5) Das Einkommen, vermindert um die Sonderfreibe-
trägeimSinnedes $ 32Abs. 2 und3,denKinderfreibe-
trag imSinne des $ 32 Abs. 8 und um die sonstigen vom
Einkommen abzuziehenden Beträge, ist das zu versteu-
ernde Einkommen; dieses bildet die Bemessungsgrund-
lage für die tarifliche Einkommensteuer.
(6) Die tarifliche Einkommensteuer, vermindert umdie

Steuerermäßigungen,ist die festzusetzendeEinkom-
mensteuer.
(7) Die Einkommensteuer ist eine Jahressteuer. Die

Grundlagen für ihre Festsetzung sind jeweils für ein
Kalenderjahr zu ermitteln. Besteht die unbeschränkte
oder beschränkte Einkommensteuerpflicht nicht jeweils
während eines ganzen Kalenderjahrs, so tritt an die
Stelle des Kalenderjahrs der Zeitraum der jeweiligen
Einkommensteuerpflicht.

82a
Negative ausländische Einkünfte

(1) Negative ausländische Einkünfte
1. aus einer in einem ausländischen Staat belegenen

land- und forstwirtschaftlichen Betriebsstätte,
2. aus einer in einemausländischenStaat belegenen

gewerblichen Betriebsstätte,
3. aus der Beteiligung an einem Handelsgewerbe als

stiller Gesellschafter und aus partiarischen Dar-
lehen, wenn der Schuldner Wohnsitz, Sitz oder
Geschäftsleitung in einem ausländischem Staat hat,
und

4. aus der Vermietung oder der Verpachtung unbeweg-
lichen Vermögens oder von Sachinbegriffen, wenn
diese in einem ausländischen Staat belegen sind,

dürfen nur mit ausländischen Einkünften der jeweils
selben Art aus demselben Staat ausgeglichen werden;
sie dürfen auch nicht nach $ 10 d abgezogen werden.
Soweit die negativen Einkünfte nicht nach Satz 1 aus-
geglichen werden können, mindern sie die positiven
ausländischenEinkünfteder jeweilsselbenArt,dieder
Steuerpflichtige in den folgenden sieben Veranlagungs-
zeiträumenaus demselbenStaat erzielt.
(2) Absatz 1 Nr. 2 ist nicht anzuwenden, wenn die

negativen Einkünfte aus einer gewerblichen Betriebs-
stätte imAusland stammen, die ausschließlich oder fast
ausschließlich die Herstellung oder Lieferung von
Waren außer Waffen, die Gewinnung von Boden-
schätzen sowie die Bewirkung gewerblicher Leistungen
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zum Gegenstand hat, soweit diese nicht in der Errich-
tung oder dem Betrieb von Anlagen, die dem Fremden-
verkehr dienen, oder in der Vermietung oder der Ver-
pachtung von Wirtschaftsgütern einschließlich der
Überlassung von Rechten, Plänen, Mustern, Verfahren,
Erfahrungen und Kenntnissen bestehen.

2. Steuerfreie Einnahmen

83
Steuerfrei sind
1. a) Leistungen aus einer Krankenversicherung und

aus der gesetzlichen Unfallversicherung,
b) Sachleistungen und Kinderzuschüsse aus den

gesetzlichen Rentenversicherungen einschließ-
lich der Sachleistungen nach dem Gesetz über
eine Altershilfe für Landwirte,
Geldleistungennach $ 1240 der Reichsver-
sicherungsordnung, 8 17 des Angestelltenver-
sicherungsgesetzes, $ 39 des Reichsknapp-
schaftsgesetzesundden88 7, 8 des Gesetzes
über eine Altershilfe für Landwirte sowie ent-
sprechende Geldleistungen nach 89 des
genannten Gesetzes,

d) das MutterschaftsgeldnachdemMutterschutz-
gesetz, der Reichsversicherungsordnung und
dem Gesetz über die Krankenversicherung der
Landwirte, die Sonderunterstützung für im Fami-
lienhaushalt beschäftigte Frauen, der Zuschuß
zum Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutz-
gesetz sowie Dienst- und Anwärterbezüge, die
für die Zeit des Mutterschaftsurlaubs als Mutter-
schaftsgeld aus ÖffentlichenKassen gezahlt
werden;

2

2. das Arbeitslosengeld,das Kurzarbeitergeld,das
Schlechtwettergeld, die Arbeitslosenhilfe und das
Unterhaltsgeld sowie die übrigen Leistungen nach
dem Arbeitsförderungsgesetz, soweit sie Arbeit-
nehmernoderArbeitsuchendenoderzurFörderung
der Ausbildung oder Fortbildung der Empfänger
gewährt werden;

3. Kapitalabfindungen auf Grund der gesetzlichen
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestell-
ten, aus der Knappschaftsversicherung und auf
Grund der Beamten-(Pensions-)Gesetze;

4. bei Angehörigen der Bundeswehr, des Bundes-
grenzschutzes, der Bereitschaftspolizei derLänder, ‘
der Vollzugspolizei und der Berufsfeuerwehr der
Länder und Gemeinden und bei Vollzugsbeamten
der Kriminalpolizei des Bundes, der Länder und
Gemeinden
a) der Geldwert der ihnen aus Dienstbeständen

überlassenen Dienstkleidung,
b) Einkleidungsbeihilfenund Abnutzungsentschä-

digungenfürdieDienstkleidungderzumTragen
oder Bereithalten von Dienstkleidung Verpflich-
teten und für dienstlich notwendige Kleidungs-
stücke der Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei,

c) Verpflegungs- und Beköstigungszuschüsse und
der Geldwert der im Einsatz unentgeltlich abge-
gebenen Verpflegung,
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5

10.

11.

12.

d) der Geldwert der freien ärztlichen Behandlung,
der freien Krankenhauspflege, des freien
Gebrauchs von Kur- und Heilmitteln und der
freien ärztlichen Behandlung erkrankter Ehe-
frauen und unterhaltsberechtigter Kinder;

die Geld- und Sachbezüge sowie die Heilfürsorge,
die Soldaten auf Grund des $ 1 Abs. 1 Satz 1 des
Wehrsoldgesetzes und Zivildienstleistendeauf
Grund des 8 35 des Zivildienstgesetzes erhalten;
Bezüge, die auf Grund gesetzlicherVorschriften
aus öffentlichen Mitteln versorgungshalber an
Wehrdienstbeschädigte und Zivildienstbeschä-
digte oder ihre Hinterbliebenen, Kriegsbeschädigte,
Kriegshinterbliebene und ihnen gleichgestellte Per-
sonen gezahlt werden, soweit es sich nicht um
Bezüge handelt, die auf Grund der Dienstzeit
gewährt werden;
Ausgleichsleistungen nach dem Lastenausgleichs-
gesetz, Leistungen nach dem Gesetz über Hilfs-
maßnahmen für Deutsche aus der sowjetischen
Besatzungszone Deutschlands und dem sowije-
tischbesetztenSektorvonBerlininderimBundes-
gesetzblatt Teil IN, Gliederungsnummer 240-10,
veröffentlichtenbereinigtenFassung,zuletztgeän-
dert durch Gesetz vom 24. August 1972 (BGBl. I
S. 1521), und Leistungen nach dem Reparations-
schädengesetz;

gen im Heilverfahren, die auf Grund gesetzlicher
Vorschriften zur Wiedergutmachung nationalsozia-
listischen Unrechts gewährt werden. Die Steuer-
pflicht von Bezügen aus einem aus Wiedergut-
machungsgründen neu begründeten oder wieder
begründeten Dienstverhältnis sowie von Bezügen
aus einem früheren Dienstverhältnis, die aus
Wiedergutmachungsgründen neu gewährt oder
wieder gewährt werden, bleibt unberührt;

laßten oder gerichtlich ausgesprochenen Auflö-
sung des Dienstverhältnisses, höchstens jedoch
24.000 Deutsche Mark. Hat der Arbeitnehmer das
50.Lebensjahr vollendet und hat das Dienstverhält-
nis mindestens 15 Jahre bestanden, so beträgt der
Höchstbetrag 30000 Deutsche Mark, hat der
Arbeitnehmer das 55. Lebensjahr vollendet und hat
das Dienstverhältnis mindestens 20 Jahre bestan-
den, so beträgt der Höchstbetrag 36 000 Deutsche
Mark;

Übergangsgelderund Übergangsbeihilfenauf
Grund gesetzlicher Vorschriften wegen Entlassung
aus einem Dienstverhältnis;

Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder aus Mitteln
eineröffentlichenStiftung,die wegenHilfsbedürf-
tigkeit oder als Beihilfe zudem Zweck bewilligt wer-
den, die Erziehung oder Ausbildung, die Wissen-
schaft oder Kunst unmittelbar zu fördern. Darunter
fallen nicht Kinderzuschlägeund Kinderbeihilfen,
die auf Grund der Besoldungsgesetze, besonderer
Tarife oder ähnlicher Vorschriften gewährt werden;

aus einer Bundeskasse oder Landeskasse
gezahlte Bezüge, die in einem Bundesgesetz oder

Landesgesetz oder einer auf bundesgesetzlicher
oder landesgesetzlicher Ermächtigung beruhenden
Bestimmung oder von der Bundesregierung oder
einer Landesregierungals Aufwandsentschädi-
gung festgesetzt sind und als Aufwandsentschädi-
gung im Haushaltsplan ausgewiesen werden. Das
gleiche gilt für andere Bezüge, die als Aufwandsent-
schädigung aus öffentlichen Kassen an öffentliche
Dienste leistende Personen gezahlt werden, soweit
nicht festgestellt wird, daß sie für Verdienstausfall
oder Zeitverlust gewährt werden oder den Aufwand,
der dem Empfänger erwächst, offenbar über-
steigen;

die aus öffentlichen Kassen gezahlten Reiseko-
stenvergütungen und Umzugskostenvergütungen.
Vergütungenfür Verpflegungsmehraufwendungen
sind nur insoweit steuerfrei, als sie die Höchstbe-
träge nach $ 9 Abs. 4 nicht überschreiten;
Zuschüsse zu den Aufwendungen für die Kranken-
versicherung nach $ 1304 e der Reichsversiche-
rungsordnung;
Heiratsbeihilfen und Geburtsbeihilfen, die an
Arbeitnehmer von dem Arbeitgeber gezahlt werden.
Übersteigtdie Heiratsbeihilfeden Betragvon 700
DeutscheMark,dieGeburtsbeihilfedenBetragvon
500 Deutsche Mark, so ist der übersteigende
Betragsteuerpflichtig;
die Beträge, die den imprivaten Dienst angestellten
Personen für Reisekosten und für dienstlich veran-
laßte Umzugskosten gezahlt werden, soweit sie die
durch die Reise oder den Umzug entstandenen
MehraufwendungenundbeiVerpflegungsmehrauf-
wendungen die Höchstbeträge nach $ 9 Abs. 4
nicht übersteigen;
(weggefallen) ;
das Aufgeld für ein an die Bank für Vertriebene und
Geschädigte (Lastenausgleichsbank)zugunsten
des Ausgleichsfonds ($ 5 Lastenausgleichsge-
setz) gegebenes Darlehen, wenn das Darlehen
nach $ 7f des Gesetzes in der Fassung der
Bekanntmachungvom15.September1953 (BGBl.
IS. 1355) im Jahr der Hingabe als Betriebsausgabe
abzugsfähigwar;
Entschädigungen auf Grund des Gesetzes über die
Entschädigung ehemaliger deutscher Kriegsgefan-
gener;
dieausöffentlichenMittelndesBundespräsidenten
aus sittlichen oder sozialen Gründen gewährten
Zuwendungenan besonders verdientePersonen
oder ihre Hinterbliebenen;
Zinsen aus SchuldbuchforderungenimSinne des
8 35 Abs. 1 des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes
in der im Bundesgesetzblatt Teil Il, Gliederungs-
nummer 653-1, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung;
der Ehrensold, der auf Grund des Gesetzes über
Titel, Orden und Ehrenzeichen in der im Bundesge-
setzblatt Teil Ill,Gliederungsnummer 1132-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469),
gewährt wird; \



die Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz in der
im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliederungsnummer
242-1, veröffentlichten bereinigten Fassung,
zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember
1976 (BGBl. | S. 3341);
Leistungen, die auf Grund des Bundeskindergeld-
gesetzes oder nachträglich auf Grund der durch
das Bundeskindergeldgesetz aufgehobenen
Kindergeldgesetze gewährt werden;
Einkünfte, soweit sie jährlich 2 000 Deutsche Mark
nicht übersteigen, aus der Verpachtung eines land-
oder forstwirtschaftlichenBetriebs, Betriebsteils
oder Grundstücks oder aus einer bei der Veräuße-
rung derartiger Vermögensgegenstände vorbehal-
tenen Versorgung mitWohnung und Unterhalt (z.B.
Altenteil) nach Maßgabe der 88 48, 42 und 35 des
Bundesvertriebenengesetzes;
Aufwandsentschädigungen für nebenberufliche
Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher
oder für eine vergleichbare nebenberufliche Tätig-
keit zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und
kirchlicher Zwecke (88 52 bis 54 Abgabenordnung)
im Dienst oder Auftrag einer inländischen juristi-
schen Person des öffentlichenRechts oder einer
unter 8 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergeset-
zes fallenden Einrichtung. Als Aufwandsentschädi-
gungen sind Einnahmen für die in Satz 1 bezeichne-
tenTätigkeitenbis zur Höhevon insgesamt2400
Deutsche Mark im Jahr anzusehen;
—-28. (weggefallen);
das GehaltunddieBezüge,diediediplomatischen
VertreterfremderMächte,die ihnenzugewiesenen
Beamten und die in ihren Diensten stehenden Per-
sonen erhalten, soweit sie nicht die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen, sowie das Gehalt
und die Bezüge der Berufskonsuln, der Konsulats-
angehörigen und deren Personal, soweit sie Ange-
hörige des Entsendestaates sind und in der
Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin
(West) außerhalb ihres Amtes oder Dienstes kei-
nenBeruf,keinGewerbeundkeineanderegewinn-
bringendeTätigkeitausüben;
—-41. (weggefallen);
die Zuwendungen, die auf Grund des Fulbright-
Abkommens gezahlt werden;
der Ehrensold für Künstler sowie Zuwendungen aus
Mitteln der Deutschen Künstlerhilfe, wenn es sich
um Bezüge aus öffentlichenMitteln handelt,die
wegen der Bedürftigkeit des Künstlers gezahlt wer-
den;
Stipendien, die unmittelbar aus öffentlichen Mitteln
oder von zwischenstaatlichen oder überstaatlichen
Einrichtungen, denen die Bundesrepublik Deutsch-
land als Mitglied angehört, zur Förderung der For-
schung oder zur Förderung der wissenschaftlichen
oder künstlerischen Ausbildung oder Fortbildung
gewährt werden. Das gleiche gilt für Stipendien, die
zu den in Satz 1 bezeichneten Zwecken von einer
Einrichtung,dievoneinerKörperschaftdes öffent-
lichen Rechts errichtet ist oder verwaltet wird, oder
von einer Körperschaft, Personenvereinigung oder
Vermögensmasse im Sinne des 85 Abs. 1 Nr. 9 des
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Körperschaftsteuergesetzes gegeben werden.
Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, daß
a) die Stipendien einen für die Erfüllung der For-

schungsaufgabe oder für: die Bestreitung des
Lebensunterhalts und die Deckung des Ausbil-
dungsbedarfs erforderlichen Betrag nicht über-
steigen und nach den von demGeber erlassenen
Richtlinienvergebenwerden,

b) der Empfänger im Zusammenhang mit dem Sti-
pendium nicht zu einer bestimmten wissen-
schaftlichenoderkünstlerischenGegenleistung
oder zu einerArbeitnehmertätigkeitverpflichtet
ist,
bei Stipendien zur Förderung der wissenschaft-
lichen oder künstlerischen Fortbildung im Zeit-
punkt der erstmaligen Gewährung eines solchen
StipendiumsderAbschlußderBerufsausbildung
des Empfängersnicht länger als zehn Jahre
zurückliegt;
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(weggefallen);
Bergmannsprämien nach dem Gesetz über Berg-
mannsprämien;
Leistungen nach $ 14a Abs. 4 und $ 14b des
Arbeitsplatzschutzgesetzes;
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz,
soweit sie nichtnach dessen 8 15 Abs. 1 Satz 2 °
steuerpflichtig sind;
laufende Zuwendungen eines früheren alliierten
Besatzungssoldatenan seine imGeltungsbereich
des Grundgesetzes ansässige Ehefrau, soweit sie
auf diese Zuwendungen angewiesen ist;
die Beträge, die der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber
erhält, um sie für ihn auszugeben (durchlaufende
Gelder), und die Beträge, durch die Auslagen des
Arbeitnehmersfür denArbeitgeberersetztwerden
(Auslagenersatz);
Trinkgelder, die dem Arbeitnehmer von Dritten
gezahlt werden, ohne daß ein Rechtsanspruch dar-
auf besteht, soweit sie 1200 Deutsche Mark im
Kalenderjahrnichtübersteigen;
besondereZuwendungendes Arbeitgebersan den
Arbeitnehmer nach näherer Maßgabe einer Rechts-
verordnung, soweit es aus sozialen Gründen oder
zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens
geboten erscheint, die Zuwendungen ganz oder
teilweisesteuerfreizu belassen;
Zinsen aus Pfandbriefen und Kommunalobligatio-
nen,dievonderLandesbankundGirozentraleSaar
vordem6.Juli 1959ausgegebenwordensind.8$3a
Abs. 2 gilt entsprechend;
Zinsen aus Entschädigungsansprüchenfür deut-
sche Auslandsbonds im Sinne der 88 52 bis 54 des
Bereinigungsgesetzes für deutsche Auslands-
bonds in der im Bundesgesetzblatt Teil Il, Gliede-
rungsnummer 4139-2, veröffentlichten bereinigten
Fassung, soweit sich die Entschädigungsansprü-
che gegendenBundoderdie Länderrichten.Das

gen und Schuldbuchforderungen, die nach den
88 9, 10 und 14 des Gesetzes zur näheren Rege-
lung der Entschädigungsansprüche für Auslands-
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bonds in der im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Glie-
derungsnummer 4139-3, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung vom Bund oder von den Ländern für
Entschädigungsansprüche erteilt oder eingetragen
werden;
—56. (weggefallen);
die Beträge, die die Künstlersozialkasse zugunsten
des nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz
Versicherten aus dem Aufkommen von Künstler-
sozialabgabe und Bundeszuschuß an einen Träger
der Sozialversicherung oder an den Versicherten
zahlt;
das Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz und die
sonstigen Leistungen zur Senkung der Miete oder
Belastung im Sinne des $ 38 des Wohngeldge-
setzes;
Entschädigungen aus Mitteln des Ausgleichsfonds
nach dem Dritten Abschnitt des Wertpapierbereini-
gungsschlußgesetzesin der imBundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 4139-1-4, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, soweit sie für Zinsen
geleistet werden, die nach Nummer 45 und 8 3a
steuerfrei sind;
Leistungen aus Öffentlichen Mitteln an Arbeitneh-
mer des Steinkohlen-, Pechkohlen- und Erzberg-
baues, des Braunkohlentiefbaues und der Eisen-
und Stahlindustrie aus Anlaß von Stillegungs-, Ein-
schränkungs-, Umstellungs- oder Rationalisie-
rungsmaßnahmen;
Leistungen nach $ 4 Nr. 2, 8 7 Abs. 3, 88 9, 10
Abs. 1, 8$ 13, 15 des Entwicklungshelfer-Geset-
zes;
Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssiche-
rung des Arbeitnehmers, soweit sie auf Grund
gesetzlicher Verpflichtung geleistet werden; der
Beitragsteil, den der Arbeitgeber an einen kranken-
versicherungspflichtigen Arbeitnehmer für die
Krankenversicherung bei einer Ersatzkasse leistet,
ist bis zur Hälfte des Gesamtbeitrags zur Kranken-
versicherung bei der Ersatzkasse steuerfrei. Den
Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssiche-
rung, die auf Grund gesetzlicher Verpflichtung ge-
leistet werden, werden gleichgestellt Zuschüsse
des Arbeitgebers zu den Aufwendungen des Arbeit-
nehmers
a) für eine Lebensversicherung,
b) für die freiwillige Weiterversicherung in der

gesetzlichen Rentenversicherung der Ange-
stellten,

c) für eine öÖffentlich-rechtlicheVersicherungs-
oder Versorgungseinrichtung seiner Berufs-
gruppe,

wenn der Arbeitnehmer von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
befreit worden ist. Die Zuschüsse sind nur insoweit
steuerfrei, als sie insgesamt bei Befreiung von der
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Renten-
versicherungder Angestelltendie Hälfte und bei
Befreiung von der Versicherungspflicht in der
knappschaftlichen Rentenversicherung zwei Drittel
der Gesamtaufwendungen des Arbeitnehmers
nicht übersteigen und nicht höher sind als der

Betrag, der als Arbeitgeberanteil. bei Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung der Angestellten oder in der knappschaftlichen .
Rentenversicherung zu zahlen wäre. Die Sätze 2
und 3 gelten sinngemäß für Beiträge des Arbeit-
gebers zu einer Pensionskasse, wenn der Arbeit-
nehmer bei diesem Arbeitgeber nicht im Inland
beschäftigt ist und der Arbeitgeber keine Beiträge
zur gesetzlichen Rentenversicherung im Inland lei-
stet; Beiträge des Arbeitgebers zu einer Rentenver-
sicherung auf Grund gesetzlicher Verpflichtung
sind anzurechnen;
Einkünfte der in $ 49 bezeichneten Art, wenn sie in
der Deutschen Demokratischen Republik oder in
Berlin (Ost) bezogen worden sind;
bei Arbeitnehmern, die nach $ 1 Abs. 2 unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtigsind, die
Bezüge insoweit, als sie den Arbeitslohn, der bei
einer gleichwertigen Tätigkeit amOrt der zahlenden
öffentlichen Kasse dem Arbeitnehmer zustehen
würde, übersteigen; bei anderen für einen begrenz-
ten Zeitraum in ein Gebiet außerhalb des Inlands
entsandten Arbeitnehmern, die dort einen Wohnsitz

. oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, der
ihnen von einem inländischen Arbeitgeber
gewährte Kaufkraftausgleich, soweit er den für ver-
gleichbare Auslandsdienstbezüge nach $ 54 des
Bundesbesoldungsgesetzes zulässigen Betrag
nicht übersteigt;
Beiträge des Trägers der Insolvenzsicherung ($ 14
des Gesetzes zur Verbesserungder betrieblichen
Altersversorgung in der im Bundesgesetzblatt
Teil Ill, Gliederungsnummer 800-22, veröffentlich-
ten bereinigten Fassung) zugunsten eines Versor-
gungsberechtigten und seiner Hinterbliebenen an
eine Pensionskasse oder ein Unternehmen der
Lebensversicherungzur Ablösung von Verpflich-
tungen, die der Träger der Insolvenzsicherung im
Sicherungsfall gegenüber dem Versorgungs-
berechtigten und seinen Hinterbliebenen hat. Die
LeistungenderPensionskasseoderdes Unterneh-
mensder Lebensversicherungauf Grundder Bei-
träge nach Satz 1 gehören zu den Einkünften, zu
denen die Versorgungsleistungen gehören würden,
die ohne Eintrittdes Sicherungsfallszu erbringen
wären.Soweitsie zudenEinkünftenaus nichtselb-
ständiger Arbeit im Sinne des $ 19 gehören, ist von
ihnen Lohnsteuer einzubehalten. Für die Erhebung

- der Lohnsteuer gelten die Pensionskasse oder das
Unternehmen der Lebensversicherung als Arbeit-
geber und der Leistungsempfängerals Arbeit-
nehmer;
Erhöhungen des Betriebsvermögens, die dadurch
entstehen, daß Schulden zum Zweck der Sanierung

1.

83a
SteuerbefreiungbestimmterZinsen

(1) Steuerfrei sind
Zinsen aus im Geltungsbereich des Grundgesetzes
oder in Berlin (West) ausgegebenen Pfandbriefen
und Kommunalschuldverschreibungen,wenn die
Erlöse aus diesen Wertpapieren mindestens zu



90 vom Hundert zur Finanzierung des sozialen Woh-
nungsbaues und der durch ihn bedingten Kosten der
Aufschließungsmaßnahmen und Gemeinschaftsein-
richtungenbestimmtsind;

. Zinsen aus
a) festverzinslichen Schuldverschreibungen des

Bundes und aus Schatzanweisungen des Bundes
mit einer Laufzeit von mindestens drei Jahren,

b) festverzinslichen Schuldverschreibungen der
Länder und aus Schatzanweisungen der Länder
mit einer Laufzeit von mindestens drei Jahren,
wenn der Ausschuß für Kapitalverkehr (8 6 des
Gesetzes über den Kapitalverkehr vom
2.September1949- GesetzblattderVerwaltung
desVereinigtenWirtschaftsgebietesS.305)fest-
gestellt hat, daß die vorgesehenen Ausgabebe-
dingungen das Kurs- und Zinsgefüge am Kapital-
markt nicht stören; ,

. Zinsen aus vor dem 1. April 1952 -. in Berlin (West)
vor dem 27. Juni 1952 - im Geltungsbereich des
Grundgesetzes oder in Berlin (West) ausgegebenen
festverzinslichen Wertpapieren (ausgenommen
Namenschuldverschreibungen) und aus festverzins-
lichen Wertpapieren,die in der Zeit nach dem
31. März 1952 - in Berlin (West) nach dem 26. Juni
1952 - bis zum 17. Dezember 1952 im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes oder in Berlin (West) aus-
gegeben und nach dem Gesetz über den Kapitalver-
kehr vom 2. September 1949 (Gesetzblatt der Ver-
waltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes S. 305)
genehmigtworden sind. Die Steuerfreiheitbezieht
sich auch auf Zinsen aus vor dem 21. Juni 1948 -
Berlin (West) vor dem 25. Juni 1948 - außerhalb des
Geltungsbereichs des Grundgesetzes und von Berlin
(West) ausgegebenen festverzinslichen Wert-
papieren
a) von Geldinstituten, die nach 8 3 der 35. Durch-

führungsverordnung zum Umstellungsgesetz
(Öffentlicher Anzeiger Nr. 83 vom 13. September
1949) bis zum 17. Dezember 1952 als verlagert
anerkanntworden sind oder vor dem 21. Juni
1948 ihren Sitz in den Geltungsbereich des
Grundgesetzes oder vor dem 25. Juni 1948 nach
Berlin (West) verlegt haben,
von anderen Unternehmen, die ihren Sitz in den
Geltungsbereich des Grundgesetzes oder nach
Berlin (West) verlegt haben und auf deren Emis-
sionen $ 1 des Gesetzes zur Bereinigung des
Wertpapierwesens (Wertpapierbereinigungs-
gesetz) in der im BundesgesetzblattTeil Ill,
Gliederungsnummer 4139-1, veröffentlichten
bereinigten Fassung, geändert durch Gesetz vom
2. März 1974 (BGBl. I S. 469),- in Berlin (West)
$ 1 des Gesetzes zur Bereinigung des Wert-
papierwesens (Wertpapierbereinigungsgesetz)
vom26. September1949 (Verordnungsblattfür
Groß-Berlin Teil I S. 346) - anzuwenden ist.

Die Steuerfreiheitgilt nicht für Zinsen aus Indu-
strieobligationen, die nach dem 20. Juni 1948 -
Saarland nach dem 19. November 1947 und in Berlin
(West) nachdem24. Juni 1948- ausgegebenwor-
den sind, und nicht für Zinsen aus Wandelanleihen
und Gewinnobligationen. Sie gilt jedoch für Zinsen
aus vor dem 1. Januar 1952 ausgegebenen Indu-
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strieobligationen (ausgenommen Wandelanleihen
und Gewinnobligationen), soweit und nachdem der
Zinssatz auf 5,5 vom Hundert ermäßigt worden ist;

4. Zinsen aus nach dem 31. März 1952 - in Berlin
(West) nach dem 26. Juni 1952 - imGeltungsbereich
des Grundgesetzes oder in Berlin (West) ausgege-
benen festverzinslichen Wertpapieren, wenn der
Verwendungszweck des Erlöses nach Anhörung des
Ausschusses für Kapitalverkehr ($ 6 des Gesetzes
über den Kapitalverkehr vom 2. September 1949 -
Gesetzblattder Verwaltungdes VereinigtenWirt-
schaftsgebietesS. 305)durchRechtsverordnungals
besonders förderungswürdig anerkannt worden ist.
Eine Anerkennung darf nur erfolgen, wenn eine Aus-
gabe für den vorgesehenen Verwendungszweck zu
den üblichen Bedingungen am Kapitalmarkt nicht
möglich ist und wenn der Kapitalverkehrsausschuß
festgestellt hat, daß durch die Ausgabe das Kurs-
undZinsgefügeamKapitalmarktnichtgestörtwird.
(2)EineAnleihegiltimSinnedesAbsatzes1als aus-

gegeben, wenn mindestens einWertpapier der Anleihe
veräußert worden ist.

(3) Die Steuerfreiheit der Zinsen aus den in Absatz 1
bezeichneten Anleihen wird durch eine Änderung des
Ausgabekurses der Anleihe nicht berührt, wenn der
Bundesminister für Wirtschaft imEinvernehmen mitdem
Bundesminister der Finanzen die Änderung genehmigt
hat.

(4) Die Vorschriften des Absatzes 1 Nr. 1, 2 und 4
gelten für Zinsen aus Anleihen imSinne des Absatzes 1
Nr. 1, 2 und 4, die vor dem 1. Januar 1955 ausgegeben
wordensind.

83b
Steuerfreiheit bestimmter Zuschläge zum Arbeitslohn

(1) Gesetzlicheoder tarifvertraglicheZuschläge,die
für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder
Nachtarbeit neben dem Grundlohn gezahlt werden, sind
steuerfrei.DieZuschlägemüssenineinemGesetzoder
in einemTarifvertragdemGrundeund der Höhe nach
festgelegtsein.An denTarifvertragmüssenderArbeit-
nehmer und sein Arbeitgeber gebunden sein, oder das
Arbeitsverhältnis muß dem Tarifvertrag unterstellt wor-
den sein. Weichen die gezahlten Zuschläge von den
gesetzlichen oder tarifvertraglichen Zuschlägen ab, so
sind sie insoweit steuerfrei, als sie sich im Rahmen des
Gesetzes oder Tarifvertrages halten.

(2) Zuschläge, die in anderen Fällen für tatsächlich
geleistete Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit neben
dem Grundiohn gezahlt werden, sind steuerfrei, soweit
sie
1. fürSonntagsarbeit50vom.Hundert,
2. vorbehaltlichderNummer3 fürArbeitenangesetzli-

chen Feiertagen, auch wenn diese auf einen Sonntag
fallen, 125 vom Hundert,

3. für Arbeiten an den Weihnachtsfeiertagen und am
1. Mai 150 vom Hundert,

4. fürgelegentlicheNachtarbeit30vomHundertundfür
regelmäßige Nachtarbeit 15 vom Hundert

des Grundlohnsnichtübersteigen.



(3) Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 gilt fol-
gendes:
1. Als Grundlohn gilt, was dem Arbeitnehmer bei der für

ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit in dem
jeweiligen Lohnzahlungszeitraum an laufenden Geld-
undlaufendenSachbezügenzusteht.DieserBetrag
ist auf einen Stundenlohn umzurechnen.

2. Sonntagsarbeitund Feiertagsarbeitim Sinne des
Absatzes 2 Nr. 1 bis 3 ist die Arbeit in der Zeit von
OUhr bis 24 Uhr des jeweiligen Tages. Welche Tage
gesetzliche Feiertage sind, bestimmen die amOrt der
Arbeitsstätte geltenden Vorschriften.

3. Nachtarbeit im Sinne des Absatzes 2 Nr. 4 ist die
Arbeit in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr.

83c
Anteilige Abzüge

Soweit Ausgaben mit steuerfreien Einnahmen in
unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang ste-
hen, dürfen sie nicht als Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten abgezogen werden.

3. Gewinn

84
Gewinnbegriffim allgemeinen

(1) Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem
BetriebsvermögenamSchlußdesWirtschaftsjahrsund
dem Betriebsvermögen am Schluß des vorangegange-
nenWirtschaftsjahrs,vermehrtumden Wert der Ent-
nahmen und vermindert um den Wert der Einlagen.
Entnahmensind alleWirtschaftsgüter(Barentnahmen,
Waren, Erzeugnisse, Nutzungen und Leistungen), die
der Steuerpflichtige dem Betrieb für sich, für seinen
Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke im
Laufe des Wirtschaftsjahrs entnommen hat. Ein Wirt-
schaftsgut wird nicht dadurch entnommen,daß der
Steuerpflichtige zur Gewinnermittlung nach Absatz 3
oder nach $ 13 a übergeht. Eine Änderung der Nutzung
eines Wirtschaftsguts,die bei Gewinnermittlungnach
Satz 1 keine Entnahme ist, ist auch bei Gewinnermitt-
lung nach Absatz 3 oder nach $ 13 a keine Entnahme.
Einlagensind alle Wirtschaftsgüter(Bareinzahlungen
und sonstige Wirtschaftsgüter), die der Steuerpflichtige
demBetrieb im Laufe des Wirtschaftsjahrszugeführt
hat. Bei der Ermittlung des Gewinns sind die Vorschrif-
tenüberdieBetriebsausgaben,überdieBewertungund
überdieAbsetzungfürAbnutzungoderSubstanzverrin-
gerung zu befolgen.

(2) Der Steuerpflichtige darf die Vermögensübersicht
(Bilanz) auch nach ihrer Einreichung beim Finanzamt
ändern, soweit sie den Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführungunter Befolgungder Vorschriftendieses
Gesetzes nicht entspricht. Darüber hinaus ist eine
Anderung der Vermögensübersicht(Bilanz) nur mit
Zustimmung des Finanzamts zulässig.

(3) Steuerpflichtige,die nichtaufGrundgesetzlicher
Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen und
regelmäßigAbschlüsse zumachen,und dieauchkeine
Bücher führen und keine Abschlüsse machen, können

alsGewinndenÜberschußderBetriebseinnahmenüber
die Betriebsausgaben ansetzen. Hierbei scheiden
BetriebseinnahmenundBetriebsausgabenaus, die im
Namenund für Rechnungeines anderenvereinnahmt
und verausgabt werden (durehlaufende Posten). Die
Vorschriftenüber die Absetzung für Abnutzungoder
Substanzverringerung sind zu befolgen. Die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten für nicht abnutzbare
Wirtschaftsgüterdes Anlagevermögenssind erst im
Zeitpunkt der Veräußerung oder Entnahme dieser Wirt-
schaftsgüterals Betriebsausgabenzuberücksichtigen.
Die nicht abnutzbaren Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens sind unter Angabe des Tages der Anschaffung

lungskostenoderdes anderenStellegetretenenWerts
in besondere, laufend zu führende Verzeichnisse aufzu-
nehmen.

(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die
durch den Betrieb veranlaßt sind.

(5) Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den
Gewinn nicht mindern:
1. Aufwendungen für Geschenke an Personen, die nicht

Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind. Satz 1 gilt
nichtfürGegenstände,aufdenenderNameoderdie
Firmenbezeichnung des Gebers oder ein sonstiger
Werbehinweis dauerhaft und von außen leicht
erkennbar angebracht ist (Werbeträger), wenn die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der dem
Empfänger im Wirtschaftsjahr zugewendeten Ge-
genstände insgesamt 50 Deutsche Mark nicht über-
steigen;

2. Aufwendungen für die Bewirtung von Personen, die
nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind,
soweit sie nach der allgemeinen Verkehrsauffassung
als unangemessen anzusehen sind oder soweit ihre
Höhe und ihre betriebliche Veranlassung nicht nach-
gewiesen sind. Zum Nachweis der Höhe und der
betrieblichen Veranlassung der Aufwendungen hat
der Steuerpflichtigeauf einemamtlichvorgeschrie-
benenVordruckdie folgendenAngabenzu machen:
Ort und Tag der Bewirtung,bewirtete Personen,
Anlaß der Bewirtung und Höhe der Aufwendungen;
hat die Bewirtung in einer Gaststätte stattgefunden,
so ist dem Vordruck die Rechnung über die Bewir-
tung,dievomInhaberderGaststätteunterschrieben
sein muß, beizufügen;

3. Aufwendungenfür Einrichtungendes Steuerpflichti-
gen, soweit sie der Bewirtung, Beherbergung oder
Unterhaltung von Personen, die nicht Arbeitnehmer
des Steuerpflichtigen sind, dienen (Gästehäuser)
und sich außerhalbdes Orts eines Betriebs des
Steuerpflichtigen befinden;

4. Aufwendungen für Jagd oder Fischerei, für Segel-
jachten oder Motorjachten sowie für. ähnliche
. Zwecke und für die hiermitzusammenhängenden
Bewirtungen;

5. Mehraufwendungen für Verpflegung, soweit sie die
durch Rechtsverordnungder Bundesregierungmit
Zustimmungdes BundesratesbestimmtenHöchst-
beträge übersteigen; diese Höchstbeträge dürfen
140 vomHundertder pauschalenTagegeldbeträge
des Bundesreisekostengesetzes nicht übersteigen;



6. Aufwendungen für Fahrten des Steuerpflichtigen
zwischen Wohnung und Betriebsstätte und für Fami-
lienheimfahrten,soweit sie die sich in entsprechen-
der Anwendung von 8 9 Abs. 1 Nr. 4 und 5 und Abs.
2 ergebenden Beträge übersteigen;

7. andere als die in den Nummern 1 bis 6 bezeichneten
Aufwendungen, die die Lebensführung des Steuer-
pflichtigen oder anderer Personen berühren, soweit
sie nachallgemeinerVerkehrsauffassungals unan-
gemessen anzusehen sind;

8. Ausgleichszahlungen, die in den Fällen der 88 14, 17
und18 des Körperschaftsteuergesetzesan außen-
stehendeAnteilseignergeleistetwerden.

Das Abzugsverbot gilt nicht, soweit die in den Num-
mern2 bis 4 bezeichnetenZweckeGegenstandeiner
mit Gewinnabsicht ausgeübten Betätigung des Steuer-
pflichtigen sind. $ 12 Nr. 1 bleibt unberührt.
(6) Aufwendungen zur Förderung staatspolitischer

Zwecke ($ 10b Abs. 2) sind keineBetriebsausgaben.
(7) Aufwendungen im Sinne des Absatzes 5 Nr. 1 bis

5 und 7 sind einzelnund getrenntvon den sonstigen
Betriebsausgaben aufzuzeichnen. Soweit diese Auf-
wendungen nicht bereits nach Absatz 5 vomAbzug aus-
geschlossen sind, dürfen sie bei der Gewinnermittlung
nurberücksichtigtwerden,wennsie nachSatz 1beson-
ders aufgezeichnet sind.

84a
Gewinnermittlungszeitraum, Wirtschaftsjahr

(1) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbetrei-
benden ist der Gewinn nach demWirtschaftsjahrzu
ermitteln. Wirtschaftsjahr ist
1. beiLand- und Forstwirten der Zeitraum vom 1.Juli bis

zum 30. Juni. Durch Rechtsverordnung kann für ein-
zelne Gruppen von Land- und Forstwirten ein anderer
Zeitraum bestimmtwerden, wenn das aus wirtschaft-
lichenGründenerforderlichist;

2. bei Gewerbetreibenden, deren Firma imHandelsregi-
ster eingetragenist, derZeitraum,für densie regel-
mäßigAbschlüsse machen. Die Umstellung des Wirt-
schaftsjahrsaufeinenvomKalenderjahrabweichen-
den Zeitraum ist steuerlich nur wirksam, wenn sie im
Einvernehmen mit dem Finanzamt vorgenommen
wird;

3. bei anderenGewerbetreibendendas Kalenderjahr.
Sind sie gleichzeitig buchführende Land- und Forst-
wirte, so können sie mitZustimmung des Finanzamts
den nachNummer1 maßgebendenZeitraumals
Wirtschaftsjahr für den Gewerbebetrieb bestimmen,
wenn sie für den Gewerbebetrieb Bücher führen und
für diesen Zeitraum regelmäßig Abschlüsse machen.
(2) Bei Land- undForstwirtenundbei Gewerbetrei-

benden, deren Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr
abweicht, ist der Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft
oder aus Gewerbebetriebbei der Ermittlungdes Ein-
kommens in folgender Weise zu berücksichtigen:
1. Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn des Wirt-

schaftsjahrs auf das Kalenderjahr, in dem das Wirt-
schaftsjahr beginnt, und auf das Kalenderjahr, indem
dasWirtschaftsjahrendet,entsprechenddemzeitli-
chenAnteilaufzuteilen.Bei der AufteilungsindVer-
äußerungsgewinne im Sinne des $ 14 auszuschei-

den und dem Gewinn des Kalenderjahrs hinzuzu-
rechnen, in dem sie entstanden sind;

2. bei Gewerbetreibendengilt der Gewinn des Wirt-
schaftsjahrs als in dem Kalenderjahr bezogen, in dem
das Wirtschaftsjahr endet.

84b
Direktversicherung

Der Versicherungsanspruch aus einer Direktver-
sicherung, die von einem Steuerpflichtigen aus betrieb-
lichem Anlaß abgeschlossen wird, ist dem Betriebsver-
mögen des Steuerpflichtigen nicht zuzurechnen, soweit
am Schluß des Wirtschaftsjahrs hinsichtlich der Lei-
stungen des Versicherers die Person, auf deren Leben
die Lebensversicherung abgeschlossen ist, oder ihre
Hinterbliebenenbezugsberechtigtsind. Das gilt auch,
wennderSteuerpflichtigedieAnsprücheaus demVer-
sicherungsvertrag abgetreten oder beliehen hat, sofern
er sich der bezugsberechtigtenPerson gegenüber
schriftlich verpflichtet, sie bei Eintritt des Versiche-
rungsfalls so zu stellen, als ob die Abtretung oder Belei-
hungnichterfolgtwäre.

84Ac
Zuwendungen an Pensionskassen

(1)ZuwendungenaneinePensionskassedürfenvon
demUnternehmen,das dieZuwendungenleistet (Trä-
gerunternehmen),als Betriebsausgabenabgezogen
werden,soweit sie auf einer in der Satzung oder im
Geschäftsplan der Kasse festgelegten Verpflichtung
oder auf einer Anordnung der Versicherungsaufsichts-
behörde beruhen oder der Abdeckung von Fehlbeträgen
bei der Kasse dienen.
(2)ZuwendungenimSinnedesAbsatzes1dürfenals

Betriebsausgaben nicht abgezogen werden, soweit die
Leistungen der Kasse, wenn sie vom Trägerunter-
nehmenunmittelbarerbrachtwürden,beidiesemnicht
betrieblichveranlaßtwären.

84d
Zuwendungen an Unterstützungskassen

(1) Zuwendungen an eine Unterstützungskasse
dürfenvon demUnternehmen,das die Zuwendungen
leistet(Trägerunternehmen),als Betriebsausgabenab-
gezogen werden, soweit sie die folgenden Beträge nicht
übersteigen:

1. bei Unterstützungskassen, die lebenslänglich lau-
fendeLeistungengewähren:
a) das Deckungskapitalfür die laufendenLeistun-

gen nach der demGesetz als ‚Anlage 3 beigefüg-
ten Tabelle,

b) in jedemWirtschaftsjahr ‘für jeden Leisturige-
anwärter, \
aa) wenn die Kasse nür Invaliditätsversorgung

oder nur Hinterbliebenenversorgung de-
währt, jeweils 6 vom Hundert,

bb) wenn die Kässe Altersversorgungmit oder
ohne Einschluß. von Invaliditätsversorgung
oder Hinterbliebenenversorgung gewährt,
25 vom Hundert
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des Durchschnittsbetrags der von der Kasse im
Wirtschaftsjahr gewährten Leistungen. Hat die
Kasse noch keine Leistungen gewährt, so tritt an
die Stelle des in Satz 1 bezeichneten Durch-
schnittsbetrags der durchschnittliche Höchst-
betrag der jährlichen Leistungen, den die Lei-
stungsanwärter, die am Schluß des Wirtschafts-
jahrs über 60 Jahre alt sind, oder deren Hinterblie-
bene erhalten können; hat eine Unterstützungs-
kasse keine über 60 Jahre alten Leistungsanwär-
ter, so treten an ihre Stelle die über 55 Jahre alten
Leistungsanwärter. Leistungsanwärter ist jede
Person, die von der Unterstützungskasse Lei-
stungen erhalten kann; soweit die Kasse Hinter-
bliebenenversorgung gewährt, gilt als Leistungs-
"anwärter die Person, deren Hinterbliebene die
Hinterbliebenenversorgung erhalten können,

c) den Betrag der Jahresprämie, den die Kasse an
einen Versicherer zahlt, soweit sie sich die Mittel
für ihre Leistungendurch AbschlußeinerVersi-
cherung verschafft; die Zuwendungen nach den
Buchstaben a und b sind in diesem Fall in dem
Verhältnis zu vermindern, in dem die Leistungen
der Kasse durch die Versicherung gedeckt sind,

d) den Betrag, den die Kasse einem Leistungsan-
wärter vor Eintritt des Versorgungsfalls als Abfin-
dung für künftige Versorgungsleistungen gewährt
oder den sie an einen anderen Versorgungsträger
zahlt, der eine ihr obliegende Versorgungsver-
pflichtung übernommen hat; dieser Betrag ver-
mindert sich in den Fällen des Buchstabens c um
den Anspruch gegen die Versicherung.

Zuwendungen nach den Buchstaben a und b dürfen
nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden,
wenn das Vermögen der Kasse ohne Berücksichti-
gung künftiger Kassenleistungen am Schluß des
Wirtschaftsjahrs das zulässige Kassenvermögen
übersteigt. Bei der Ermittlung des Vermögens der
Kasse ist der Grundbesitz mit demWert anzusetzen,
mit dem er bei einer Veranlagung der Kasse zur Ver-
mögensteuer auf den Veranlagungszeitpunkt anzu-
setzen wäre, der auf den Schluß des Wirtschafts-
jahrs folgt; das übrige Vermögen ist mit dem gemei-
nen Wert am Schluß des Wirtschaftsjahrs zu bewer-
ten. Zulässiges Kassenvermögen ist die Summe aus
demDeckungskapitalfür alle am Schluß des Wirt-
schaftsjahrs laufenden Leistungen nach der dem

Achtfachen der nach Buchstabe b abzugsfähigen
Zuwendungen; soweit sich die Kasse die Mittel für
ihre Leistungen durch Abschluß einer Versicherung
verschafft, tritt an die Stelle des Achtfachen der nach
Buchstabe b zulässigen Zuwendungen der Anspruch
gegen die Versicherung. Gewährt eine Unterstüt-
zungskasse an Stelle von lebenslänglich lauferidden
Leistungen eine einmalige Kapitalleistung, so gelten
10 vom Hundert der Kapitalleistung als Jahresbetrag
einer lebenslänglich laufenden Leistung;

2. bei Kassen, die keine lebenslänglich laufenden Lei-
stungen gewähren, für jedes Wirtschaftsjahr 0,2 vom
Hundertder Lohn- undGehaltssummedes Träger-
unternehmens, mindestens jedoch den Betrag der
von der Kasse in einem Wirtschaftsjahr erbrachten
Leistungen,soweitdieserBetraghöherist als die in

den vorangegangenen fünf Wirtschaftsjahren vorge-
nommenenZuwendungenabzüglichder indemglei-
chen Zeitraum erbrachten Leistungen. Diese Zuwen-
dungen dürfen nicht als Betriebsausgaben abgezo-
gen werden, wenn das Vermögen der Kasse am
Schluß des Wirtschaftsjahrs 1 vom Hundert der
durchschnittlichen jährlichen Lohn- und Gehalts-
summe der letzten drei Wirtschaftsjahre des Träger-:
unternehmens übersteigt (zulässiges Kassenver-
mögen); für die Bewertung des Vermögens der
Kasse gilt Nummer 1 Satz 5 entsprechend. Bei der
Berechnung der Lohn- und Gehaltssumme des
Trägerunternehmenssind Löhne undGehältervon
Personen,dievonderKasse keinenichtlebensläng-
lich laufenden Leistungen erhalten können, auszu-
scheiden. \

GewährteineKasse lebenslänglichlaufendeundnicht
lebenslänglich laufende Leistungen, so gelten die Num-
mern 1 und 2 nebeneinander. Leistet ein Trägerunter-
nehmen Zuwendungen an mehrere Unterstützungs-
kassen, so sind diese Kassen bei der Anwendung der
Nummern 1 und 2 als Einheit zu behandeln.

(2) Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1 sind von
dem Trägerunternehmen in dem Wirtschaftsjahr als
Betriebsausgaben abzuziehen, in dem sie geleistet wer-
den.Zuwendungen,die innerhalbeines Monats nach
Aufstellung oder Feststellung der Bilanz des Träger-
unternehmens für den Schluß eines Wirtschaftsjahrs
geleistet werden, können von dem Trägerunternehmen
noch für das abgelaufene Wirtschaftsjahr durch eine
Rückstellung gewinnmindernd berücksichtigt werden.
Übersteigen die in einem Wirtschaftsjahr geleisteten
Zuwendungen die nach Absatz 1 abzugsfähigen
Beträge, so können die übersteigenden Beträge im
Wege der Rechnungsabgrenzung auf die folgenden drei
Wirtschaftsjahre vorgetragen und im Rahmen der für
diese Wirtschaftsjahre abzugsfähigen Beträge als
Betriebsausgaben behandelt werden.

(3)ZuwendungenimSinnedesAbsatzes1dürfenals
Betriebsausgaben nicht abgezogen werden, soweit die
Leistungen der Kasse, wenn sie vom Trägerunter-
nehmen unmittelbar erbracht würden, bei diesem nicht
betrieblich veranlaßt wären.

85
Gewinn bei Vollkaufleuten

und bei bestimmten anderen Gewerbetreibenden

(1) Bei Gewerbetreibenden,die auf Grund gesetzli-
cher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen und
regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder die ohne eine
solche Verpflichtung Bücher führen und regelmäßig
Abschlüsse machen, ist für.denSchluß des Wirtschafts-
jahrs das Betriebsvermögen anzusetzen .($ 4 Abs. 1
Satz 1), das nach den handelsrechtlichen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung auszuweisen ist.

(2) Für immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens ist ein Aktivposten nur anzusetzen, wenn sie
entgeltlich erworben wurden. \

(3) Rückstellungen wegen Verletzung fremder
Patent-, Urheber-oder ähnlicherSchutzrechtedürfen
erst gebildetwerden,wenn



- 1. derRechtsinhaberAnsprüche wegenderRechtsver-
‘etzung geltendgemachthat oder °

2. mit einerInanspruchnahmewegen. der Rechtaver-
. letzungernsthaftzu.rechnenist.,

Eine nachSatz't Nr. 2 gebildeteRückstellungist spä-
testens-inder Bilanz des drittenauf ihre erstmalige
Bildung folgenden:Wirtschaftsjahrsgewinnerhöhend

worden sind. ; nn.

(4) AlsRechnungsabgrenzungspostensind nuranzu-
setzen
1.auf derAktivseite.AusgabenvordemAbschlußstich-

diesemTag darstellen;

nachdiesemTag darstellen.
.AufderAktivseitesind ferneranzusetzen"
1, als AufwandberücksichtigteZölle und Verbrauch-

steuern,soweitsie aufamAbschlußstichtagauszu-
weisendeWirtschaftsgüter des Vorratsvermögens
entfallen,

. 2. als AufwandberücksichtigteUmsatzsteuerauf am
AbschlußstichtagauszuweisendeAnzahlungen.
(5)DieVorschriftenüberdieEntnahmenunddieEin-

lagen,überdie Zulässigkeitder Bilanzänderung,über

Absetzungfür:Abnutzungoder Substanzverringerung
sindzu befolgen.

86
Bewertung

(1)FürdieBewertungdereinzelnenWirtschaftsgüter,
dienach$ 4Abs. 1odernach$ 5 als Betriebsvermögen
anzusetzensind, giltdas Folgende:

4 WirtschaftsgüterdesAnlagevermögens,die der
Abnutzungunterliegen,sind mitdenAnschaffungs-
oderHerstellungskosten,vermindertumdie Abset-
zungenfür Abnutzungnach$ 7, anzusetzen.Ist der
Teilwertniedriger,so kanndieserangesetztwerden.
Teilwertist derBetrag,deneinErwerberdesganzen
BetriebsimRahmendes Gesamtkaufpreisesfürdas
einzelneWirtschaftsgutansetzenwürde;dabeiist
davonauszugehen,daß der Erwerberden Betrieb
fortführt. Bei Wirtschaftsgütern, die bereits am
Schlußdes vorangegangenenWirtschaftsjahrszum
Anlagevermögen des Steuerpflichtigen-gehört
haben,darfder Bilanzansatznichtüberden letzten
Bilanzansatzhinausgehen. "

gungen,Geschäfts- oderFirmenwert,Umlaufvermö-
gen)sindmitdenAnschaffungs-oderHerstellungs-
kosten äAnzusetzen.Stätt der Anschaffungs-.oder
'Herstellungskostenkann-der -niedrigere‘Tellwert
“(Nummer1 Satz 3) angesetztwerden. Bei Wirt-
schaftsgütern,die bereitsam Schluß des vorange-

..gangenen WirtschaftsjahrszumBetriebsvermögen
gehörthaben,kann‘derSteuerpflichtigein den fol-
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ansetzen,wenner höherist als derletzteBilanzan-
' satz;.esdürfenjedochhöchstens:dieAnschaffungs-
oder :Herstellungskosten angesetzt ‘werden. Bei
länd-undforstwirtschaftlichenBetriebenist auchder
"Ansätzdes höherenTeilwertszulässig, wenn das
den Grundsätzen.ordnungsmäßigerBuchführung
\ entspricht.
3. Verbindlichkeitensind unter‘sinngemäßerAnwen-

dung derVorschriftender Nummer2 anzusetzen.
4. EntnahmendesSteuerpflichtigenfürsich,fürseinen

Haushalt oder für andere betriebsfremdeZwecke
sind mit dem Teilwertarizusetzen.Wird ein Wirt-
schaftsgutimunmittelbarenAnschlußan seineEnt-
nahme
a) einer nach & 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaft-

steuergesetzes von der Körperschaftsteuer
befreiten Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse,,die ausschließlichund
unmittelbarder Förderung wissenschaftlicher
ZweckeoderderFörderungderErziehung,Volks-
undBerufsbildungdient,oder

b) einer 'Körperschaft,:Anstalt oder Stiftung des
öffentlichenRechts,dieausschließlichundunmit-
teilbarder FörderungwissenschaftlicherZwecke
.oder der.Förderungder Erziehung,Volks- und
Berufsbildungdient,

unentgeltlichüberlassen,so kanndie. Entnahmemit
demBuchwertangesetztwerden.Satz2giltnichtfür
dieEntnahmevonNutzungenundLeistungen.

5. EinlagensindmitdemTeilwertfürdenZeitpunktder
Zuführunganzusetzen;sie sind jedoch höchstens
mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten
anzusetzen,wenndas zugeführteWirtschaftsgut
a) innerhalbderletztendreiJahrevordemZeitpunkt

der Zuführung.angeschafftoder hergestelltwor-
den istoder

b) einAnteilaneinerKapitalgesellschaft ist undder
SteuerpflichtigeanderGesellschafti imSinnedes
8 17Abs.1beteiligtist;$ 17Abs.2’Satz2gilt ent-
sprechend.

Ist die Einlageein abnutzbaresWirtschaftsgut, so
sinddieAnschaffungs-oderHerstellungskostenum
Absetzungenfür Abnutzungzu kürzen,die auf den
ZeitraumzwischenderAnschaffungoderHerstellung
desWirtschaftsgutsundderEinlageentfallen.Istdie
Einlage ein Wirtschaftsgut,das vor der Zuführung
aus einemBetriebsvermögendes Steuerpflichtigen
entnommenwordenist, so trittan die Stelleder
Anschaffungs- oder Herstellungskostender Wert,

..mitdemdie Entnahmeangesetztwordenist, undan
dieStelledes ZeitpunktsderAnschaffungoderHer-
stellungderZeitpunktderEntnahme..

6: ‘BeiEröffnung-eines Betriebs ist Nummer 5 entspre-
“chend: anzuwenden: : ;

7. Bei entgeltlichemErwerb einesBetriebs sind’die
"WirtschaftsgütermitdemTeilwert,höchstensjedoch
"mitden Anschaffunge-,oder Herstellungskosten
anzusetzen.

(2) Die’Ansschaffungs-oderHerstellungskösten von

gevermögens,die einer selbständigenNutzungfähig
sind,könnenimJahr derAnschaffungoderHerstellung
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in voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt werden,
wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, ver-
mindert um einendarin enthaltenen Vorsteuerbetrag
(89 bAbs. 1), für das einzelne Wirtschaftsgut 800 Deut-
sche Mark nicht übersteigen. Ein Wirtschaftsgut ist
einer selbständigen Nutzung nicht fähig, wenn es nach
seiner betrieblichen Zweckbestimmung nur zusammen
mit anderen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens
genutzt werden kann und die in den Nutzungszusam-
menhang eingefügten Wirtschaftsgüter technisch auf-
einander abgestimmt sind. Das gilt auch, wenn das Wirt-
schaftsgut aus dem betrieblichen Nutzungszusammen-
hang gelöst und in einen anderen betrieblichen Nut-
zungszusammenhang eingefügt werden kann. Satz 1 ist
nur bei Wirtschaftsgütern anzuwenden, die unter
Angabe des Tages der Anschaffung oder Herstellung
und der Anschaffungs- oder Herstellungskosten in
einem besonderen, laufend zu führenden Verzeichnis
aufgeführt sind. Das Verzeichnis braucht nicht geführt
zu werden, wenn diese Angaben aus der Buchführung
ersichtlichsind.

86a
Pensionsrückstellung

(1) Für eine Pensionsverpflichtung darf eine Rück-
stellung (Pensionsrückstellung) nur gebildet werden,
wenn

1. der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf
einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat,

2. die PensionszusagekeinenVorbehaltenthält,daß
die Pensionsanwartschaft oder die Pensionsleistung
gemindert oder entzogen werden kann, oder ein sol-
cher Vorbehalt sich nur auf Tatbestände erstreckt,
bei deren Vorliegen nach allgemeinen Rechtsgrund-
sätzen unter Beachtung billigen Ermessens eine
Minderung oder ein Entzug der Pensionsanwart-
schaft oder der Pensionsleistung zulässig ist, und

3. die Pensionszusage schriftlich erteilt ist.

(2) EinePensionsrückstellungdarferstmalsgebildet
werden
1. vor Eintritt des Versorgungsfalis für das Wirtschafts-

jahr, in dem die Pensionszusage erteilt wird, frühe-
stens jedoch für das Wirtschaftsjahr, bis zu dessen
Mitte der Pensionsberechtigtedas 30. Lebensjahr
vollendet,

2. nach Eintritt des Versorgungsfalls für das Wirt-
schaftsjahr, in dem der Versorgungsfall eintritt.

(3) .Eine Pensionsrückstellung darf höchstens mit
dem Teilwert der Pensionsverpflichtung angesetzt wer-
den. Als Teilwert einer Pensionsverpflichtung gilt

t. vor Beendigungdes Dienstverhältnissesdes Pen-
sionsberechtigtender Barwert der künftigenPen-
sionsleistungenam Schluß des Wirtschaftsjahrs
abzüglichdessichaufdenselbenZeitpunktergeben-
den Barwerts betragsmäßig gleichbleibender Jah-
resbeträge.DieJahresbeträgesindso zu bemessen,
daß am Beginn des Wirtschaftsjahrs, in dem das
Dienstverhältnis begonnen hat, ihr Barwert gleich
demBarwertder künftigenPensionsleistungenist;
diekünftigenPensionsleistungensinddabeimitdem

Betrag anzusetzen, der sich nach den Verhältnissen
amBilanzstichtagergibt.Es sinddie Jahresbeträge
zugrunde zu legen, die vom Beginn des Wirtschafts-
jahrs, in dem das Dienstverhältnis begonnen hat, bis
zu dem in der Pensionszusage vorgesehenen Zeit-
punkt des Eintritts des Versorgungsfalls rechnungs-
mäßigaufzubringensind.ErhöhungenoderVermin-
derungenderPensionsleistungennachdemSchluß
desWirtschaftsjahrs,diehinsichtlichdesZeitpunkts
ihres Wirksamwerdens oder ihres Umfangs ungewiß
sind, sind bei der Berechnung des Barwerts der künf-
tigen Pensionsleistungen und der Jahresbeträge erst
zu berücksichtigen, wenn sie eingetreten sind. Wird
die Pensionszusage erst nach dem Beginn des
Dienstverhältnisses erteilt, so ist die Zwischenzeit
für die Berechnung der Jahresbeträge nur insoweit
als Wartezeit zu behandeln, als sie in der Pensions-
zusage als solche bestimmt ist. Hat das Dienstver-
hältnis schon vor der Vollendung des 30. Lebens-
jahrsdesPensionsberechtigtenbestanden,sogiltes
als zu BeginndesWirtschaftsjahrsbegonnen,bis zu
dessen Mitte der Pensionsberechtigte das
30. Lebensjahrvollendet;

2. nach Beendigung des Dienstverhältnisses des Pen-
sionsberechtigten unter Aufrechterhaltung seiner
Pensionsanwartschaft oder nach Eintritt des Versor-
gungsfallsder Barwert der künftigenPensionslei-
stungen am Schluß des Wirtschaftsjahrs; Nummer 1
Satz 4 gilt sinngemäß.

Bei der Berechnung des Teilwerts der Pensionsver-
pflichtung sind ein Rechnungszinsfuß von 6 vom Hun-
dert und die anerkannten Regeln der Versicherungs-
mathematik anzuwenden.

(4) Eine Pensionsrückstellung darf in einem Wirt-
schaftsjahr höchstens um den Unterschied zwischen
dem Teilwert der Pensionsverpflichtung am Schluß des
WirtschaftsjahrsundamSchlußdes vorangegangenen
Wirtschaftsjahrs erhöht werden. In demWirtschaftsjahr,
in dem mit der Bildung einer Pensionsrückstellung frü-
hestensbegonnenwerdendarf(Erstjahr),darfdieRück-
stellungbis zur Höhe des Teilwerts der Pensionsver-
pflichtung amSchluß des Wirtschaftsjahrs gebildet wer-
den; diese Rückstellung kann auf das Erstjahr und die
beiden folgenden Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt
werden.Erhöhtsich ineinemWirtschaftsjahrgegenüber
dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr der Barwert der
künftigen Pensionsleistungen ummehr als 25 vom Hun-
dert,so kann die für dieses Wirtschaftsjahrzulässige
Erhöhungder Pensionsrückstellungauf dieses Wirt-
schaftsjahrunddie beidenfolgendenWirtschaftsjahre
gleichmäßigverteilt werden. Am Schluß des Wirt-
schaftsjahrs, in dem das Dienstverhältnisdes Pen-
sionsberechtigten unter Aufrechterhaltung seiner Pen-
sionsanwartschaftendetoderderVersorgungsfallein-
tritt, darf die Pensionsrückstellung stets bis zur Höhe
des Teilwertsder Pensionsverpflichtunggebildetwer-
den; die für dieses Wirtschaftsjahr zulässige Erhöhung
derPensionsrückstellungkannaufdiesesWirtschafts-
jahr und die beiden folgenden Wirtschaftsjahre gleich-
mäßig verteilt werden.
(5) Die Absätze3 und4 geltenentsprechend,wenn

der Pensionsberechtigte zu dem Pensionsverpflichte-
ten in einem anderen Rechtsverhältnisals einem
Dienstverhältnissteht.
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GewinnausderVeräußerungbestimmterAnlagegüter
(1) Steuerpflichtige, die

Grund und Boden,

Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden mit
dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn der Auf-
wuchs oder die Anlagen zu einem land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsvermögen gehören,
Gebäude,

abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter mit einer
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von mindestens
25 Jahren,
Schiffe,
Anteile an Kapitalgesellschaften oder
imZusammenhang mit einer Betriebsumstellung leben-
des Inventar land- und forstwirtschaftlicher Betriebe

veräußern, können imWirtschaftsjahr der Veräußerung
von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten der in
Satz 2 bezeichnetenWirtschaftsgüter,die im Wirt-
schaftsjahr der Veräußerung angeschafft oder herge-
stellt worden sind, einen Betrag bis zur Höhe von 80 vom
Hundert des bei der Veräußerung entstandenen
Gewinns abziehen; bei Veräußerung von Grund und
Boden oder Gebäuden kann ein Betrag bis zur vollen
Höhe des bei der Veräußerung entstandenen Gewinns
abgezogen werden. Der Abzug ist zulässig bei den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten von

1. abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern,
2. Grund und Boden,

soweitderGewinnbeiderVeräußerungvonGrund
und Boden entstanden ist,

3. AufwuchsaufoderAnlagenimGrundundBodenmit
dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn der-Auf-
wuchs oder die Anlagen zu einem land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsvermögen gehören,
soweitderGewinnbeiderVeräußerungvonGrund
und Boden oder der Veräußerung von Aufwuchs
auf oder Anlagen im Grund und Boden mit dem
dazugehörigen Grund und Boden entstanden ist,

4. Gebäuden,
soweitderGewinnbeiderVeräußerungvonGrund
und Boden, von Aufwuchs auf oder Anlagen im
Grundund BodenmitdemdazugehörigenGrund
und Boden, von Gebäuden oder von Anteilen an
Kapitalgesellschaftenentstandenist, oder

5. Anteilen an Kapitalgesellschaften,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von Antei-
len an Kapitalgesellschaften entstanden ist, die in
Satz 5 oder 6 genannten Voraussetzungen vor-
liegen und der Bundesminister für Wirtschaft im
Benehmen mit dem Bundesminister der Finanzen,
dem Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung
und der von der Landesregierung bestimmten
Stelle bescheinigt hat, daß der Erwerb der Anteile
unter Berücksichtigung der Veräußerung der
Anteile volkswirtschaftlich besonders förderungs-
würdig und geeignet ist, die Unternehmensstruktur

eines Wirtschaftszweigs zu verbessern oder einer
breitenEigentumsstreuungzu dienen.

Der Anschaffung oder Herstellung von Gebäuden oder
Schiffen steht ihre Erweiterung, ihr Ausbau oder ihr
Umbau gleich. Der Abzug ist in diesem Fall nur von dem
Aufwand für die Erweiterung, den Ausbau oder den
Umbau der Gebäude oder Schiffe zulässig. Der Abzug
von Anteilen an Kapitalgesellschaftenmit Sitz und
Geschäftsleitung .imInland ist nur zulässig, wenn die
Kapitalgesellschaft überwiegend die Herstellung oder
Lieferung von Waren, die Gewinnung von Boden-
schätzen,den BetriebeinerLand- undForstwirtschaft
oder die Bewirkung gewerblicher‘ Leistungen zum
Gegenstand hat, soweit diese nicht in der Vermietung
und Verpachtung von Wirtschaftsgütern einschließlich
derÜberlassungvonRechten,Plänen,Mustern,Ver-
fahren, Erfahrungen und Kenntnissen bestehen; das
Halten einer Beteiligung ist diesen Tätigkeiten zuzuord-
nen,wenn die Beteiligungin wirtschaftlichemZusam-
menhang mit eigenen Tätigkeiten dieser Art gehalten
wird und die Gesellschaft,an der die Beteiligungbe-
steht, überwiegend Tätigkeiten dieser Art zum Gegen-
stand hat. Der Abzug von Anteilenan Kapitalgesell-
schaftenmitSitz oderGeschäftsleitungin einemaus-
ländischen Staat ist nur zulässig, wenn die Kapitalge-
sellschaft ausschließlich oder fast ausschließlich die
HerstellungoderLieferungvonWarenaußerWaffen,die
Gewinnung von Bodenschätzen sowie die Bewirkung
gewerblicher Leistungen zum Gegenstand hat, soweit
diese nicht in der Errichtungoder dem Betrieb von

Vermietung und Verpachtung von Wirtschaftsgütern
einschließlich der Überlassung von Rechten, Plänen,
Mustern, Verfahren, Erfahrungen und Kenntnissen be-
stehen; das Halten einer Beteiligung ist diesen Tätig-
keiten zuzuordnen, wenn die Beteiligung mindestens
25 vomHundert des Nennkapitals beträgt, in wirtschaft-
lichem Zusammenhang mit eigenen Tätigkeiten dieser
Art gehalten wird und die Gesellschaft, an der die
Beteiligung besteht, ausschließlich oder fast aus-
schließlich Tätigkeiten dieser Art zum Gegenstand hat.

(2) Gewinn imSinne des Absatzes 1 Satz 1 ist der
Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug der
Veräußerungskosten den Buchwert übersteigt, mit dem
das veräußerte Wirtschaftsgut im Zeitpunkt der Ver-
äußerunganzusetzengewesenwäre.Buchwertist der
Wert,mitdemeinWirtschaftsgutnach$ 6 anzusetzen
ist.

(3) SoweitSteuerpflichtigedenAbzugnachAbsatz 1
nicht vorgenommen haben, können sie im Wirtschafts-

mindernde Rücklage bilden. Bis zur Höhe dieser Rück-
lage können sie von den Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten der in Absatz 1 Satz 2 bezeichneten Wirt-
schaftsgüter, die in den folgenden zwei Wirtschaftsjah-
ren angeschafft oder hergestellt worden sind, im Wirt-
schaftsjahr ihrer Anschaffungoder Herstellungeinen
Betrag abziehen; bei dem Abzug gelten die Einschrän-
kungen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 2 bis 5 sowie
Absatz1Sätze3 und4 entsprechend.DieFristvonzwei
Jahren verlängert sich bei neu hergestellten Gebäuden
und Schiffen auf vier Jahre, wenn mit ihrer Herstellung
vor dem Schluß des zweiten auf die Bildung der Rück-
lage folgenden Wirtschaftsjahrs begonnen worden ist.
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Die Rücklage ist in Höhe des abgezogenen Betrags
gewinnerhöhend aufzulösen. Ist eine Rücklage am
Schluß des zweiten auf ihre BildungfolgendenWirt-
schaftsjahrs noch vorhanden, so ist sie in diesem Zeit-
punkt gewinnerhöhend aufzulösen, soweit nicht ein
Abzug von den Herstellungskosten von Gebäuden oder
SchiffeninBetrachtkommt,mitderenHerstellungbiszu
diesem Zeitpunkt begonnen worden ist; ist die Rücklage
amSchlußdes viertenauf ihreBildungfolgendenWirt-
schaftsjahrs noch vorhanden, so ist sie in diesem Zeit-
punktgewinnerhöhendaufzulösen.Eine Rücklage ist
nur zulässig, wenn in der handelsrechtlichen Jahres-
bilanz ein entsprechender Passivposten in mindestens
gleicherHöheausgewiesenwird.
(4)VoraussetzungfürdieAnwendungderAbsätze1

und 3 ist, daß
1. der Steuerpflichtige den Gewinn nach 8 4 Abs. 1 oder

8 5 ermittelt,
2. die veräußerten Wirtschaftsgüter im Zeitpunkt der

Veräußerung mindestens sechs Jahre ununterbro-
chen zum Anlagevermögen einer inländischen Be-
triebsstätte gehört haben; die Frist von sechs Jahren
entfällt für lebendes Inventar land- und farstwirt-
schaftlicher Betriebe,

3. die angeschafftenoder hergestelltenWirtschafts-
güter zum Anlagevermögen einer inländischen Be-
triebsstättegehören,

4. derbeiderVeräußerungentstandeneGewinnbeider
Ermittlungdes im InlandsteuerpflichtigenGewinns
nichtaußerAnsatz bleibtund

5. der Abzug nach Absatz 1 und die Bildung und Auflö-
sung der Rücklage nach Absatz 3 in der Buchführung
verfolgt werden können.

Der Abzug nach den Absätzen 1 und 3 ist bei Wirt-
schaftsgütern, die zu einem land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieb gehören oder der selbständigen Arbeit
dienen, nicht zulässig, wenn der Gewinn bei der Ver-
äußerung von Wirtschaftsgütern eines Gewerbe-
betriebsentstandenist.
(5) Ist von den Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten eines Wirtschaftsguts ein Betrag nach Absatz 1
odernachAbsatz3 abgezogenworden,so giltderver-
bleibende Betrag als Anschaffungs- oderHerstellungs-
kosten des Wirtschaftsguts.
(6) Inden Fällen des Absatzes 3 Satz 5 ist der Gewinn

des Wirtschaftsjahrs, in dem die Rücklage aufzulösen
ist, für jedes volle Wirtschaftsjahr, in dem die Rücklage
bestandenhat,um6 vomHundertdes aufzulösenden
Rücklagenbetrags zu erhöhen.

86c
Gewinn aus der Veräußerung von Grund und Boden,
Gebäuden sowie von Aufwuchs auf oder Anlagen

im Grund und Boden bei der Ermittlung des Gewinns
nach8 4 Abs. 3 oder nachDurchschnittssätzen
(1) 86 b mit Ausnahme des $ 6 b Abs. 4 Nr. 1 ist mit

der folgenden Maßgabe entsprechend anzuwenden,
wenn der Gewinn nach 8 4 Abs. 3 oder die Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft nach Durchschnittssätzen
ermitteltwerden:

1. Der Abzug nach 8 6b Abs. 1 und 3 ist.nur zulässig,
soweit der Gewinn entstanden ist bei der Veräuße-
rungvon
Grund und Boden,
Gebäudenoder
Aufwuchs auf oder Anlagen imGrund und Boden mit
dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn der Auf-
wuchsoderdieAnlagenzueinemland-undforstwirt-
schaftlichen Betriebsvermögen gehören.

2. Soweit nach $ 6b Abs. 3 eine Rücklage gebildet
werdenkann, ist ihre Bildungals Betriebsausgabe
(Abzug) und ihre Auflösung als Betriebseinnahme
(Zuschlag) zu behandeln;der Zeitraumzwischen
Abzug und Zuschlag gilt als Zeitraum,in dem die
Rücklage bestanden hat.
(2)VoraussetzungfürdieAnwendungdesAbsatzes1

ist, daß die Wirtschaftsgüter, bei denen ein Abzug von
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten vor-
genommenworden ist, in besondere,laufendzu füh-
rende Verzeichnisse aufgenommen werden. In den Ver-
zeichnissen sind der Tag der Anschaffung oder Herstel-
lung,die Anschaffungs-oder Herstellungskosten,der
Abzug nach $ 6b Abs. 1 und 3 in Verbindung mit
Absatz1,dieAbsetzungenfürAbnutzung,dieAbschrei-
bungen sowie die Beträge nachzuweisen, dienach$6b
Abs. 3 inVerbindung mitAbsatz 1 Nr. 2 als Betriebsaus-
gaben (Abzug) oder Betriebseinnahmen (Zuschlag)
behandeltwordensind.

86d
Befristete Rücklage bei Erwerb von Betrieben,

deren Fortbestand gefährdet ist
(1) Steuerpflichtige,die auf Grund eines nach dem

30. September1982 rechtswirksamabgeschlossenen
obligatorischen Vertrags oder gleichstehenden Rechts-
akts vor dem1. Januar 1987 KapitalanlagenimSinne
des Absatzes 2 vornehmen, können im Wirtschaftsjahr
der Kapitalanlage eine den Gewinn mindernde Rücklage
bilden.DieRücklagedarf30 vomHundertderAnschaf-
fungskosten der Kapitalanlage nicht übersteigen. Wird
nachAbsatz 3 Nr. 1 Buchstabee bescheinigt,daß die
Umsatzerlöse oder die an deren Stelletretende Bezugs-
größe des Unternehmens weniger als 50 Millionen Deut-
sche Mark betragen haben, darf die Rücklage bis zur
Höhe von 40 vom Hundert der Anschaffungskosten der
Kapitalanlage gebildet werden.
(2) Kapitalanlagen im Sinne des Absatzes 1 sind

1. derErwerbeinesimInlandbelegenenBetriebsoder
Teilbetriebs oder einer im Inland belegenen Betriebs-
stätte,

2. der Erwerb eines Mitunternehmeranteils (8 15 Abs. 1
Nr.2) an.einemBetriebimSinne derNummer1 mit
Ausnahme von Mitunternehmeranteilen, die gegen
Einlagen erworben werden,

3. der Erwerb von zum Anlagevermögen gehörenden
Anteilen an einer Kapitalgesellschaftmit Sitz und
Geschäftsleitung im Inland mitAusnahme von Antei-
len, die durch Erhöhungdes Kapitals der Gesell-
schaft gegen Einlagen erworben werden.
(3) Die Rücklagedarfnurgebildetwerden,wenndie

folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:



1. Der Steuerpflichtige weist durch eine Bescheinigung
nach, daß
a) imWirtschaftsjahr des Erwerbs der Kapitalanlage

der Betrieb, Teilbetrieb oder die Betriebsstätte
stillgelegt oder von der Stillegung bedroht war,

b) die Kapitalanlage geeignet war, den Fortbestand
des Betriebs, Teilbetriebs oder der Betriebsstätte
zu sichern,

c) die Kapitalanlage geeignet war, bestehende
Dauerarbeitsplätze, die für die Wirtschaftsregion
undfürdenjeweiligenArbeitsmarktvonbesonde-
rem Gewicht sind, nachhaltig zu sichern,

d) die Kapitalanlage für die Wettbewerbsverhält-
nisse unbedenklich ist und

e) die Umsatzerlöse in seinem Unternehmen in dem
Wirtschaftsjahr, das vor dem Erwerb der Kapital-
anlage endete, weniger als 200 Millionen Deut-
sche Mark betragen haben. Ist das Unternehmen
ein abhängiges oder herrschendes Unternehmen
imSinne des $ 17 des Aktiengesetzes oderein
Konzernunternehmen im Sinne des $ 18 des
Aktiengesetzes, so sind die Umsatzerlöse aller
herrschenden und abhängigen Unternehmen oder
die Umsatzerlöse aller Konzernunternehmen
zusammenzurechnen; Umsatzerlöse aus Liefe-
rungen und Leistungen zwischen diesen Unter-
nehmen (Innenumsatzerlöse) dürfen abgezogen
werden. An die Stelle der Umsatzerlöse treten bei
Kreditinstitutenund Bausparkassendie Bilanz-
summe, bei Versicherungsunternehmen die Prä-
mieneinnahmen; die Bilanzsumme darf um dieje-
nigenAnsätzegemindertwerden,die für Beteili-
gungen an im Sinne des Satzes 2 verbundenen
Unternehmen ausgewiesen sind.

Die Bescheinigung wird von der obersten Wirt-
schaftsbehörde im Einvernehmen mit der obersten
Finanzbehörde des Landes erteilt, das für die
Besteuerung des Erwerbers nach dem Einkommen
und Ertrag zuständig ist.

2. Der SteuerpflichtigeermitteltdenGewinnnach$ 4
Abs. 1 oder 8 5.

3. InderhandelsrechtlichenJahresbilanzisteinPassiv-
posten in mindestens gleicher Höhe ausgewiesen.

4. Die Bildung der Rücklage und ihre Auflösung nach
Absatz 4 müssen in der Buchführung verfolgt werden
können.

(4) Die Rücklage ist spätestens .vom sechsten auf
ihre Bildung folgenden Wirtschaftsjahr an mit jährlich
mindestens einem Fünftel gewinnerhöhend aufzulösen.
Die Rücklage ist vorzeitig aufzulösen, wenn

1. der Betrieb, Teilbetrieb oder die Betriebsstätte still-
gelegtoder die Kapitalanlageveräußert:oder ent-
nommenwird; wird die Kapitalanlage zum Teil veräu-
Bert oder entnommen, ist die Rücklage imVerhältnis
des Anteils der veräußerten oder entnommenen
Kapitalanlage zur gesamten Kapitalanlage vorzeitig
gewinnerhöhend aufzulösen,

2. bei Kapitalanlagen imSinne des Absatzes 2 Nr. 3 die
Beteiligung mit dem niedrigeren Teilwert angesetzt
wird; in diesen Fällen ist die Rücklage in Höhe des
Anteils vorzeitig gewinnerhöhendaufzulösen, der

dem Unterschied zwischen dem Wert, mit dem die
Kapitalanlage bisher angesetzt war, und dem niedri-
geren Teilwert entspricht.

87
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung

(1) Bei Wirtschäftsgütern, deren Verwendung oder
Nutzungdurchden Steuerpflichtigenzur Erzielungvon
Einkünften sich erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum
von mehrals einem Jahr erstreckt, ist jeweils für ein Jahr
der Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten
abzusetzen, der bei gleichmäßiger Verteilung dieser
Kosten auf die Gesamtdauer der Verwendung oder Nut-
zung auf ein Jahr entfällt (Absetzung für Abnutzung in
gleichen Jahresbeträgen). Die Absetzung bemißt sich
hierbei nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer
des Wirtschaftsguts. Bei beweglichen Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens, bei denen es wirtschaft-
lich begründet ist, die Absetzung für Abnutzung nach
Maßgabe der Leistung des Wirtschaftsguts vorzuneh-
men, kann der Steuerpflichtige dieses Verfahren statt
derAbsetzungfür Abnutzungin gleichenJahresbeträ-
gen anwenden, wenn er den auf das einzelne Jahr ent-
fallenden Umfang der Leistung nachweist. Absetzungen
für außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche
Abnutzung sind zulässig.

(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögens kann der Steuerpflichtige statt der Abset-
zung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen die
Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen
bemessen.Die Absetzungfür Abnutzungin fallenden
Jahresbeträgen kann nach einem unveränderlichen
HundertsatzvomjeweiligenBuchwert (Restwert)vor-
genommen werden; der dabei anzuwendende Hundert-
satz darf höchstens das Dreifache des bei der Abset-
zung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen in
Betracht kommenden Hundertsatzes betragen und
30 vomHundert nicht übersteigen. Durch Rechtsverord-
nung kann die Anwendung anderer Verfahren der
Absetzungfür Abnutzungin fallendenJahresbeträgen
zugelassenwerden,wenn sich danach für das erste
Jahr der Nutzung und für die ersten drei Jahre der Nut-
zung insgesamt nicht höhere Absetzungen für Abnut-
zung als bei dem in Satz 2 bezeichneten Verfahren erge-
ben. Bei Wirtschaftsgütern, bei denen die Absetzung für
AbnutzunginfallendenJahresbeträgenbemessenwird,
sind Absetzungen für außergewöhnlichetechnische
oder wirtschaftliche Abnutzung nicht zulässig. Voraus-
setzung für die Anwendung der Sätze 1 bis 4 ist, daß
über die Wirtschaftsgüter, bei denen die Absetzung für
Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen bemessen wird,
durch Rechtsverordnung zu bestimmende Aufzeichnun-
gengeführtwerden.
(3)DerÜbergangvonderAbsetzungfürAbnutzungin

fallenden Jahresbeträgen zur Absetzung für Abnutzung
in gleichen Jahresbeträgen ist zulässig. In diesem Fall
bemißt sich die Absetzung für Abnutzung vom Zeitpunkt
des Übergangs an nach dem dann noch vorhandenen
Restwert und der Restnutzungsdauer des einzelnen
Wirtschaftsguts. Der Übergang von der Absetzung für
Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen zur Absetzung
für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen ist nicht
zulässig. .
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(4) Bei Gebäuden sind abweichend von Absatz 1 als
Absetzung für Abnutzung die folgenden Beträge bis zur
vollen.Absetzung abzuziehen:
1, bei Gebäuden, die nach dem 31. Dezember 1924

fertiggestellt worden sind, jährlich 2 vom Hundert,
2. bei Gebäuden, die vor dem 1. Januar 1925

fertiggestellt worden sind, jährlich 2,5 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Beträgt die
tatsächliche Nutzungsdauer eines Gebäudes in den
FällenderNummer1wenigerals 50Jahre, indenFällen
der Nummer 2 weniger als 40 Jahre, so können an Stelle
der Absetzungen nach Satz 1 die der tatsächlichen Nut-
zungsdauer entsprechenden Absetzungen für Abnut-

zes 1 letzter Satz bleibt unberührt.

(5) Bei im Inland belegenen Gebäuden, die vom Steu-
erpflichtigen hergestellt oder bis zum Ende des Jahres
der Fertigstellung angeschafft worden sind, können
abweichend von Absatz 4 als Absetzung für Abnutzung
die folgendenBeträgeabgezogenwerden:
im Jahr der Fertigstellung oder Anschaffung
und in den folgenden 7 Jahren jeweils 5 vom Hundert,
in den darauffolgenden 6 Jahren

jeweils 2,5 vom Hundert,
in dendarauffolgenden36 Jahren

jeweils 1,25vomHundert
der Herstellungskosten oder der Anschaffungskosten.
Im Fall der Anschaffung ist Satz 1 nur anzuwenden,
wennderHerstellerfürdas veräußerteGebäudeweder
Absetzungen für Abnutzung nach Satz 1 vorgenommen
noch erhöhteAbsetzungenoder Sonderabschreibun-
gen in Anspruch genommen hat.

(5a) Die Absätze 4 und 5 sind auf Gebäudeteile, die
selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind,
sowie auf Eigentumswohnungen und auf im Teileigen-
tumstehendeRäumeentsprechendanzuwenden.

(6) Bei Bergbauunternehmen,Steinbrüchenund
anderen Betrieben, die einen Verbrauch der Substanz
mit sich bringen, ist Absatz 1 entsprechend anzuwen-
den; dabei sind Absetzungen nach Maßgabe des Sub-
stanzverzehrszulässig (Absetzung für Substanzver-
ringerung).

87a
Gemeinsame Vorschriften für erhöhte Absetzungen

und Sonderabschreibungen
(1) Werden in dem Zeitraum, in dem bei einem Wirt-

schaftsgut erhöhte Absetzungen oder Sonderabschrei-
bungen in Anspruch genommen werden können
(Begünstigungszeitraum), nachträgliche Herstellungs-
kostenaufgewendet,so bemessensich vomJahr der
Entstehung der nachträglichen Herstellungskosten an
bis zum Ende des Begünstigungszeitraums die Abset-
zungen für Abnutzung, erhöhten Absetzungen und Son-
derabschreibungennach den um die nachträglichen
Herstellungskosten erhöhten Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten. Entsprechendes gilt für nachträgliche
Anschaffungskosten.

(2) Können bei einem Wirtschaftsgut erhöhte Abset-
zungenoderSonderabschreibungenbereitsfürAnzah-
lungen auf Anschaffungskosten oder für Teilherstel-
lungskosten in Anspruch genommen werden, so sind
dieVorschriftenübererhöhteAbsetzungenundSonder-
abschreibungen mit der Maßgabe anzuwenden, daß an
die Stelle der Anschaffungs-oder Herstellungskosten
die Anzahlungen auf Anschaffungskosten oder die Teil-
herstellungskosten und an die Stelle des Jahres der
Anschaffung oder Herstellung das Jahr der Anzahlung
oderTeilherstellung treten. Nach Anschaffung oder Her-
stellungdesWirtschaftsgutssinderhöhteAbsetzungen
oder Sonderabschreibungen nur zulässig, soweit sie
nichtbereitsfür Anzahlungenauf Anschaffungskosten
oderfürTeilherstellungskosteninAnspruchgenommen
worden sind. Anzahlungen auf Anschaffungskosten
sind imZeitpunktdertatsächlichenZahlungaufgewen-
det. Werden Anzahlungen auf Anschaffungskosten
durch Hingabe eines Wechsels geleistet, so sind sie in
demZeitpunktaufgewendet,in demdemLieferanten
durchDiskontierungoderEinlösungdesWechselsdas
Geldtatsächlichzufließt.Entsprechendesgilt,wennan
StellevonGeldeinScheckhingegebenwird.
(3) Bei Wirtschaftsgütern, bei denen erhöhte Abset-

zungen in Anspruch genommen werden, müssen in
jedem Jahr des Begünstigungszeitraums mindestens
Absetzungenin Höhe der Absetzungenfür Abnutzung
nach $ 7 Abs. 1 oder4 berücksichtigtwerden.
(4) Bei beweglichenWirtschaftsgütern,bei denen

Sonderabschreibungen in Anspruch genommen wer-
den, sind die Absetzungen für Abnutzung nach 8 7
Abs. 1 vorzunehmen.

(5) Liegenbei einemWirtschaftsgutdie Vorausset-
zungen für die Inanspruchnahme von erhöhten Abset-
zungen oder Sonderabschreibungen auf Grund mehre-
rer Vorschriften vor, so dürfen erhöhte Absetzungen
oderSonderabschreibungennuraufGrundeinerdieser
Vorschriften in Anspruch genommen werden.

(6) Erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibun-
gensindbeiderPrüfung,obdiein $ 141Abs. 1Nr.4 und
5 der Abgabenordnung bezeichneten Buchführungs-
grenzen überschritten sind, nicht zu berücksichtigen.

(7) Ist ein Wirtschaftsgut mehreren Beteiligten zuzu-
rechnen und sind die Voraussetzungen für erhöhte
Absetzungen oder Sonderabschreibungen nur bei ein-
zelnen Beteiligten erfüllt, so dürfen die erhöhten Abset-
zungen und Sonderabschreibungen nur anteilig für
diese Beteiligtenvorgenommenwerden.Die erhöhten
Absetzungen oder Sonderabschreibungen dürfen von
den Beteiligten, bei denen die Voraussetzungen dafür
erfüllt sind, nur einheitlich vorgenommen werden.

(8) ErhöhteAbsetzungenoder Sonderabschreibun-
gen sind bei Wirtschaftsgütern, die zu einem Betriebs-
vermögengehören,nurzulässig,wennsie ineinbeson-
deres, laufend zu führendes Verzeichnis aufgenommen
werden,das denTagderAnschaffungoderHerstellung,
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und die Höhe der
jährlichenAbsetzungenfürAbnutzung,erhöhtenAbset-
zungen und Sonderabschreibungen enthält. Das Ver-
zeichnis braucht nicht geführt zu werden, wenn diese
Angaben aus der Buchführung ersichtlich sind.
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Erhöhte Absetzungen für Einfamilienhäuser,

Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen
(1) Bei im Inland belegenen Einfamilienhäusern, Zwei-

familienhäusernundEigentumswohnungen,diezumehr
als 66?/3 vom Hundert Wohnzwecken dienen, kann
abweichend von $ 7 Abs. 4 und 5°der Bauherr im Jahr
der Fertigstellung und in den sieben folgenden Jahren
jeweils bis zu 5 vom Hundert der Herstellungskosten
oder ein Erwerber im Jahr der Anschaffung und in den
siebenfolgendenJahren jeweils bis zu 5 vomHundert

. der Anschaffungskosten absetzen. Nach Ablauf dieser
acht Jahre sind als Absetzung für Abnutzung bis zur vol-
len Absetzung jährlich 2,5 vom Hundert des Restwerts
abzuziehen;$7Abs.4Satz2giltentsprechend.Über-
steigen die Herstellungskosten oder die Anschaffungs-
kosten bei einem Einfamilienhaus oder einer Eigentums-
wohnung 200000 Deutsche Mark, bei einem Zwei-
familienhaus 250 000 Deutsche Mark, bei einem Anteil
an einem dieser Gebäude oder einer Eigentums-
wohnung den entsprechenden Teil von 200 000 Deut-
sche Mark oder von 250 000 Deutsche Mark, so ist
auf den übersteigenden Teil der Herstellungskosten
oder der Anschaffungskosten 8 7 Abs. 4 anzuwenden.
Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige
das Einfamilienhaus,Zweifamilienhaus,die Eigentums-
wohnung oder einen Anteil an einem dieser Gebäude
oder an einer Eigentumswohnung
1. von seinem Ehegatten anschafft und bei den Ehegat-

ten die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 vorliegen;
2. anschafft und im zeitlichen Zusammenhang mit der

Anschaffung an den Veräußerer ein Einfamilienhaus,
Zweifamilienhaus oder eine Eigentumswohnung oder
einenAnteilan einemdieserGebäudeoderan einer
Eigentumswohnung veräußert; das gilt auch, wenn
das veräußerte Gebäude, die veräußerte Eigentums-
wohnungoderderveräußerteAnteildemEhegatten
des Steuerpflichtigenzuzurechnenwar undbei den
Ehegatten imZeitpunkt der Anschaffung und imZeit-
punkt der Veräußerungdie Voraussetzungendes
8 26 Abs. 1 vorliegen;

3. nach einer früherenVeräußerungdurch ihn wieder
anschafft; das gilt auch, wenn das Gebäude, die
Eigentumswohnung oder der Anteil im Zeitpunkt der
früheren Veräußerung dem Ehegatten des Steuer-
pflichtigen zuzurechnen war und bei den Ehegatten
die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 vorliegen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Herstellungs-
kosten, die für Ausbauten und Erweiterungen an einem
Einfamilienhaus,ZweifamilienhausoderaneinerEigen-
tumswohnung aufgewendet worden sind, wenn das Ein-
familienhaus, Zweifamilienhaus oder die. Eigentums-
wohnung vor dem 1.Januar 1964 fertiggestellt und nicht
nach dem 31. Dezember 1976 angeschafft worden ist.
Weitere Voraussetzung ist, daß das Gebäude oder die
Eigentumswohnung im Inland belegen ist und die ausge-
bauten oder neu hergestellten Gebäudeteile zu mehr als
80 vom Hundert Wohnzwecken dienen. Nach Ablauf des
Zeitraums, in dem nach Satz 1 erhöhte Absetzungen
vorgenommenwerden können, ist der Restwert den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Gebäudes
oder dem an deren Stelle tretenden Wert hinzuzurech-
nen; die weiteren Absetzungen für Abnutzung sind ein-

heitlich für das gesamte Gebäude nach dem sich hier-
nach ergebenden Betrag und dem für das Gebäude
maßgebendenHundertsatzzu bemessen.
(3) Der Bauherr kann erhöhte Absetzungen, die er im

Jahr derFertigstellungundindenzweifolgendenJahren
nicht ausgenutzt hat, bis zum Ende des dritten auf das
Jahr der Fertigstellung folgenden Jahres nachholen.
NachträglicheHerstellungskosten,die bis zumEnde
des dritten auf das Jahr der Fertigstellung folgenden
Jahres entstehen, können abweichend von 8 7a Abs. 1
vomJahr ihrerEntstehunganso behandeltwerden,als
wären sie bereits im ersten Jahr des Begünstigungs-
zeitraums entstanden. Die Sätze 1 und 2 gelten für den
Erwerber eines Einfamilienhauses, eines Zweifamilien-
hauses oder einer Eigentumswohnung und bei Aus-
bauten und Erweiterungen imSinne des Absatzes 2 ent-
sprechend.

(4) Zum Gebäude gehörende Garagen sind ohne
Rücksicht auf ihre tatsächliche Nutzung als Wohnzwek-
ken dienend zu behandeln, soweit in ihnen nicht mehr
als ein Personenkraftwagen für jede in dem Gebäude
befindliche Wohnung untergestellt werden kann. Räume
für die Unterstellung weiterer Kraftwagen sind stets als
nicht Wohnzwecken dienend zu behandeln.

(5) ErhöhteAbsetzungennachdenAbsätzen1 und2
kann der Steuerpflichtige nur für ein Einfamilienhaus
oder für ein Zweifamilienhaus oder für eine Eigentums-
wohnung oder für den Ausbau oder die Erweiterung
eines Einfamilienhauses, eines Zweifamilienhauses
oder einer Eigentumswohnung in Anspruch nehmen.
Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des 8 26
Abs. 1 vorliegen, können erhöhte Absetzungen nach
denAbsätzen1 und2 für insgesamtzweider in Satz 1
bezeichneten Gebäude, Eigentumswohnungen, Aus-
bauten oder Erweiterungen in Anspruch nehmen. Den
erhöhten Absetzungen nach den Absätzen 1 und 2 ste-
hen die erhöhten Absetzungen nach 8 7b in der jewei-
ligen Fassung ab Inkrafttreten des Gesetzes vom
16.Juni 1964(BGBI.1S.353)undnach$ 15Abs. 1bis4
des Berlinförderungsgesetzesin der Fassung des
Gesetzes vom 11. Juli 1977 (BGBi.1S. 1213) gleich. Ist
das Einfamilienhaus, das Zweifamilienhaus oder die
Eigentumswohnung (Erstobjekt) dem Steuerpflichtigen
nicht bis zumAblauf des Begünstigungszeitraums zuzu-
rechnen, so kann der Steuerpflichtige abweichend von
den Sätzen 1 bis 3 erhöhte Absetzungen bei einem
weiteren Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder einer
weiterenEigentumswohnungimSinne des Absatzes 1
Satz 1 (Folgeobjekt) in Anspruch nehmen, wenn er das
Folgeobjekt innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren
vor und drei Jahren nach Ablauf des Veranlagungszeit-
raums, in dem ihmdas Erstobjekt letztmals zugerechnet
worden ist, anschafft oder herstellt; Entsprechendes gilt
beieinemAusbauodereinerErweiterungeinesEinfami-
lienhauses,ZweifamilienhausesodereinerEigentums-
wohnung.ImFall des Satzes 4 ist der Begünstigungs-
zeitraumfürdas FolgeobjektumdieAnzahlder Veran-
lagungszeiträume zu kürzen, in denen das Erstobjekt
dem Steuerpflichtigen zugerechnet worden ist; hat der
Steuerpflichtige das Folgeobjekt in einem Veranla-
gungszeitraum, in dem ihm das Erstobjekt noch zuzu-
rechnen ist, hergestellt oder angeschafft oder einen
Ausbau oder eine Erweiterung vorgenommen, so
beginnt der Begünstigungszeitraum für das Folgeobjekt



abweichend von Absatz 1 mitAblauf des Veranlagungs-
zeitraums, in dem das Erstobjekt dem Steuerpflichtigen
letztmals zugerechnet worden ist.

(6) Ist ein Einfamilienhaus, ein Zweifamilienhaus oder
eine Eigentumswohnung mehreren Steuerpflichtigen
zuzurechnen, so ist Absatz 5 mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß der Anteil des Steuerpflichtigen an einem
dieser Gebäude oder an einer Eigentumswohnung
einem Einfamilienhaus, einem Zweifamilienhaus oder
einer Eigentumswohnung gleichsteht; Entsprechendes
gilt bei dem Ausbau oder der Erweiterung von Einfami-
lienhäusern, Zweifamilienhäusern oder Eigentumswoh-
nungen, die mehreren Steuerpflichtigen zuzurechnen
sind. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn ein Einfamilien-
haus, ein Zweifamilienhaus oder eine Eigentumswoh-
nung ausschließlich dem Steuerpflichtigen und seinem
Ehegatten zuzurechnen ist und bei den Ehegatten die
Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 vorliegen.

(7) Der Bauherr von Kaufeigenheimen, Trägerklein-
siedlungenundKaufeigentumswohnungenkannabwei-
chend von Absatz 5 für alle von ihm erstellten Kauf-
eigenheime, Trägerkleinsiediungen und Kaufeigen-
tumswohnungen im Jahr der Fertigstellung und im fol-
genden Jahr erhöhte Absetzungen bis zu jeweils 5 vom
Hundertvornehmen.

87c
(weggefallen)

87d
Erhöhte Absetzungen für Wirtschaftsgüter,

die dem Umweltschutz dienen
(1) Bei abnutzbaren beweglichen und unbeweglichen

Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, bei denen die
Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen und die
nachdem31. Dezember1974 undvor dem1. Januar
1991 angeschafft oder hergestellt worden sind, können
abweichend von 8 7 imWirtschaftsjahr der Anschaffung
oder Herstellung bis zu 60 vom Hundert und in den fol-
genden Wirtschaftsjahrenbis zur vollen Absetzung
jeweils bis zu 10 vom Hundert der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abgesetzt werden. Nicht in
Anspruch genommene erhöhte Absetzungen können
nachgeholt werden. Nachträgliche Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, die vor dem 1. Januar 1991 ent-
standen sind, können abweichend von $ 7a Abs. 1 so
behandelt werden, als wären sie imWirtschaftsjahr der
Anschaffung oder Herstellung entstanden.

(2) Die erhöhten Absetzungen nach Absatz 1 können
nur in Anspruchgenommenwerden,wenn
1. die Wirtschaftsgüter in einem im Inland belegenen

Betrieb des Steuerpflichtigen unmittelbar und zu
mehr als 70 vom Hundert dem Umweltschutz dienen
und

2. die von der Landesregierung bestimmte Stelle
bescheinigt, daß
a) die Wirtschaftsgüter zu dem in Nummer 1 be-

zeichneten Zweck bestimmt und geeignet sind
urd

b) die Anschaffung oder Herstellung der Wirt-
schaftsgüter imöffentlichen Interesse erforderlich
ist.

(3) DieWirtschaftsgüterdienendemUmweltschutz,
wenn sie dazu verwendet werden,
1. a) den Anfall von Abwasser oder

b) Schädigungen durch Abwasser oder
c) Verunreinigungen der Gewässer durch andere

Stoffeals Abwasser oder
d) VerunreinigungenderLuftoder
e) Lärm oder Erschütterungen
zu verhindern,zu beseitigenoderzu verringernoder

2. Abfälle nach den Grundsätzen des Abfallbeseiti-
gungsgesetzes zu beseitigen.

Die Anwendung des Satzes 1 ist nicht dadurch aus-
geschlossen, daß die Wirtschaftsgüterzugleich für
Zwecke des innerbetrieblichen Umweltschutzes ver-
wendet werden.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auf nach dem
31. Dezember 1974 und vor dem 1. Januar 1991 entste-
hende nachträgliche Herstellungskosten bei Wirt-
schaftsgütern, die dem Umweltschutz dienen und die
vor dem 1. Januar 1975 angeschafft oder hergestellt
wordensind,mitderMaßgabeentsprechendanzuwen-
den, daß imWirtschaftsjahr der Fertigstellung der nach-
träglichenHerstellungsarbeitenerhöhteAbsetzungen
bis zur vollen Höhe der nachträglichen Herstellungs-
kosten vorgenommen werden können. Das gleiche gilt,
wenn bei Wirtschaftsgütern, die nicht dem Umwelt-
schutz dienen, nachträgliche Herstellungskosten nach
dem31. Dezember1974 undvordem1. Januar 1991
dadurch entstehen,daß ausschließlichaus Gründen
des Umweltschutzes Veränderungenvorgenommen
werden.
(5) Die erhöhten Absetzungen nach Absatz 1 können

bereits für Anzahlungenauf Anschaffungskostenund
für Teilherstellungskosten in Anspruch genommen
werden. $ 7a Abs. 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden,
daß die Summe der erhöhten Absetzungen 60 vom Hun-
dert der bis zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahrs
insgesamt aufgewendeten Anzahlungen oder Teilher-
stellungskosten nicht übersteigen darf. Satz 1 gilt in den
Fällendes Absatzes 4 sinngemäß.
(6) Die erhöhten Absetzungen nach den Absätzen 1

bis 5 werden unter der Bedingung gewährt, daß die Vor-
aussetzungdes Absatzes 2 Nr. 1
1. in den Fällen des Absatzes 1 mindestens fünf Jahre

nach der Anschaffung oder Herstellung der Wirt-
schaftsgüter,

2. indenFällendesAbsatzes4Satz1mindestensfünf
Jahre nach Beendigung der nachträglichen Herstel-
lungsarbeiten

erfüllt wird.

(7) Steuerpflichtige, die nach dem 31. Dezember
1974undvordem1.Januar 1991durchHingabeeines
Zuschusses zur Finanzierung der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten von abnutzbaren Wirtschaftsgütern
im Sinne des Absatzes 2 ein Recht auf Mitbenutzung
dieser Wirtschaftsgüter erwerben, können bei diesem



Recht abweichend von 8 7 erhöhte Absetzungen nach
Maßgabe des Absatzes 1 oder 4 Satz 1 vornehmen. Die
erhöhten Absetzungen können nur in Anspruch genom-
men werden, wenn der Empfänger

1. den Zuschuß unverzüglich und unmittelbarzur Finan-
zierungderAnschaffungoderHerstellungderWirt-
schaftsgüter oder der nachträglichen Herstellungs-
arbeitenbei denWirtschaftsgüternverwendetund

2. dem Steuerpflichtigen bestätigt, daß die Vorausset-
zung der Nummer 1 vorliegt und daß für die Wirt-
schaftsgüter oder die nachträglichen Herstellungs-

erteiltist.
Absatz 6 gilt sinngemäß.
(8) Die erhöhten Absetzungen nach den Absätzen 1

bis 7 können nicht für Wirtschaftsgüter in Anspruch
genommen werden, die in Betrieben oder Betriebsstät-
ten verwendet werden, die in den letzten zwei Jahren vor
dem Beginn des Kalenderjahrs, in dem das Wirtschafts-
gut angeschafft oder hergestellt worden ist, errichtet
worden sind. Die Verlagerung von Betrieben oder Be-
triebsstätten gilt nicht als Errichtung im Sinne des Sat-
zes 1, wenn die in Absatz 2 Nr. 2 bezeichnete Behörde
bestätigt. daß die Verlagerung imöffentlichen Interesse
aus Gründen des Umweltschutzes erforderlich ist.

87e
Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude, Lagerhäuser

und landwirtschaftliche Betriebsgebäude

(1) Steuerpflichtige,die
1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur

Inanspruchnahmevon Rechten und Vergünstigun-
gen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Welt-
anschauung oder politischer Gegnerschaft gegen
den Nationalsozialismus verfolgt worden sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und den
Gewinnnach8 5ermitteln,könnenbeiGebäuden,dieim
eigenen gewerblichen Betrieb unmittelbar
a) der Fertigung oder
b) der Bearbeitung von zum Absatz bestimmten Wirt-

schaftsgüternoder
c) derWiederherstellungvonWirtschaftsgüternoder
d) ausschließlich der Lagerung von Waren, die zum

Absatz an Wiederverkäuferbestimmtsind oder für
fremde Rechnung gelagert werden,

dienen und nach dem 31. Dezember 1951 hergestellt
worden sind, neben den nach $ 7 Abs. 4 von den Her-
stellungskosten zu bemessenden Absetzungen für
Abnutzung im Wirtschaftsjahr der Herstellung und in
demdarauffolgendenWirtschaftsjahrbis zu je 10 vom
Hundert der Herstellungskosten abschreiben. In den fol-
gendenWirtschaftsjahrenbemessen sich die Abset-
zungen für Abnutzung nach dem Restwert und dem
nach $ 7 Abs. 4 unter Berücksichtigung der Restnut-
zungsdauer des Gebäudes maßgebenden Hundertsatz.
Den Herstellungskosteneines Gebäudes werden die
Aufwendungen gleichgestellt, die nach dem 31. Dezem-
ber 1951 zum Wiederaufbau eines durch Kriegseinwir-

kung ganz oder teilweise zerstörten Gebäudes gemacht
werden, wenn dieses Gebäude ohne den Wiederaufbau
nicht oder nicht mehr voll zu einem der in Satz 1 be-

(2)Absatz1 istentsprechendanwendbaraufdieHer-
stellungskosten von land- und forstwirtschaftlichen
Betriebsgebäudenund auf die Aufwendungenzum
Wiederaufbauvon:durch Kriegseinwirkung‘ganz oder
teilweise zerstörten land- und. forstwirtschaftlichen
Betriebsgebäuden, wenn der Gewinn aus Land- und
Forstwirtschaftnach$ 4 Abs. 1 ermitteltwird.
(3) Bei nach dem 31. Dezember 1966 hergestellten

Gebäudenkönnendie AbschreibungennachAbsatz 1
oderAbsatz2nurinAnspruchgenommenwerden,wenn
dieGebäudevomSteuerpflichtigenvorAblaufdeszehn-
ten Kalenderjahrs seit der erstmaligen Aufnahme einer
gewerblichen oder land- und forstwirtschaftlichen
Tätigkeit im Geltungsbereich dieses Gesetzes herge-
stellt worden sind. Für Gebäude, die vom Steuerpflich-
tigen nach Ablauf des 20. Kalenderjahrs seit der erst-
maligen Begründung eines Wohnsitzes oder gewöhnli-
chenAufenthaltsimGeltungsbereichdiesesGesetzes,
frühestensjedochseit dem1. Januar 1950,hergestellt
werden, sind Abschreibungen nach Absatz 1 oder
Absatz 2 nicht zulässig.

87t
Bewertungsfreiheit für abnutzbare Wirtschaftsgüter
des AnlagevermögensprivaterKrankenhäuser
(1) Steuerpflichtige,die im Inlandein privatesKran-

kenhausbetreiben,könnenunterdenVoraussetzungen
des Absatzes 2 bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens, die dem Betrieb dieses Krankenhau-
ses dienen, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung
und in den vier folgendenJahren neben den Abset-
zungen für Abnutzung nach 8 7 Abs. 1 oder 4 Abschrei-
bungenvornehmen,undzwar
1. bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagever-

mögens bis zur Höhe von insgesamt 50 vom Hundert,
2. bei unbeweglichenWirtschaftsgüterndes Anlage-

vermögens bis zur Höhe von insgesamt 30 vom
Hundert

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. In.den fol-
genden Jahren bemessen sich die Absetzungen für
Abnutzung bei beweglichen Wirtschaftsgütern nach
dem Restwert und der Restnutzungsdauer, bei Gebäu-
den nach dem Restwert und dem nach 8 7 Abs. 4 unter
Berücksichtigungder Restnutzungsdauermaßgeben-
den Hundertsatz.

(2) Die Abschreibungen nach Absatz 1 können nur in
Anspruch genommen werden, wenn bei dem privaten
Krankenhaus im Jahr der Anschaffung oder Herstellung
der Wirtschaftsgüter und im Jahr der Inanspruchnahme
derAbschreibungendie in$ 67Abs. 1oder2 derAbga-
benordnung bezeichneten Voraussetzungen erfüllt sind.

(3) Die Abschreibungen nach Absatz 1 können.
bereits für Anzahlungenauf Anschaffungskostenund
für Teilherstellungskosten in Anspruch genommen wer-
den.



87g
Sonderabschreibung zur Förderung

kleiner und mittlerer Betriebe
(1) Bei neuen beweglichen Wirtschaftsgütern des

Anlagevermögens, die im Jahr der Anschaffung oder
Herstellung im Betrieb des Steuerpflichtigen aus-
schließlich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt
werden,kann unterden VoraussetzungendesAbsat-
zes 2 im Jahr der Anschaffung oder Herstellung neben
den Absetzungen für Abnutzung nach 8 7 Abs. 1 oder 2
eine Sonderabschreibung von 10 vom Hundert der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten in Anspruch
genommen werden. In den folgenden Jahren bemessen
sich die Absetzungenfür Abnutzungnach 8 7 Abs. 1
oder 2 nach dem Restwert und der Restnutzungsdauer.

(2) Die Sonderabschreibung nach Absatz 1 kann nur
in Anspruch genommen werden, wenn
1. im Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung des

Wirtschaftsguts
a) der Einheitswert des Betriebs, zu dessen Anlage-

vermögen das Wirtschaftsgut gehört, nicht mehr
als 120 000 Deutsche Mark beträgt und

b) bei Gewerbebetrieben im Sinne des Gewerbe-
steuergesetzes das Gewerbekapital nicht mehr
als 500 000 Deutsche Mark beträgt und

2. das Wirtschaftsgut mindestens ein Jahr nach seiner
Anschaffung oder Herstellung in einer inländischen
Betriebsstätte dieses Betriebs verbleibt.

4.ÜberschußderEinnahmen
über die Werbungskosten

88
Einnahmen

(1) Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder Gel-
deswert bestehen und dem Steuerpflichtigen im Rah-
men einer der Einkunftsarten des $ 2 Abs. 1 Nr. 4bis 7
zufließen.

(2) Einnahmen, die nicht in Geld bestehen (Wohnung,
Kost, Waren und sonstige Sachbezüge), sind mit den
üblichenMittelpreisendes Verbrauchsortsanzusetzen.
Bei Arbeitnehmern, für deren Sachbezüge durch
Rechtsverordnung nach 8 17 Nr. 3 Viertes Buch Sozial-
gesetzbuch Werte bestimmt worden sind, sind diese
Wertemaßgebend.

89
Werbungskosten

(1) Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwer-
bung,SicherungundErhaltungderEinnahmen.Sie sind
bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie erwachsen
sind.Werbungskostensind auch
1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflichtungs-

gründen beruhende Renten und dauernde Lasten,
soweit sie mit einer Einkunftsart in wirtschaftlichem
Zusammenhang stehen. Bei Leibrenten kann nur der
Anteil abgezogen werden, der sich aus der in $ 22
Nr. 1 Buchstabe a aufgeführten Tabelle ergibt; in den
Fällen des $ 22 Nr. 1 Buchstabe a letzter Satz kann

nur der Anteil, der nach der in dieser Vorschrift vor-
gesehenen Rechtsverordnung zu ermitteln ist, abge-
zogen werden;

2. SteuernvomGrundbesitz,sonstigeöffentlicheAbga-
ben und Versicherungsbeiträge, soweit solche Aus-
gaben sich auf Gebäude oder auf Gegenstände
beziehen, die dem Steuerpflichtigen zur Einnahme-
erzielungdienen;

93.Beiträge zu Berufsständen und sonstigen Berufsver-
bänden, deren Zweck nicht auf einen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist;

4. Aufwendungen des Arbeitnehmers für Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsstätte. Bei Fahrten mit
einemeigenenKraftfahrzeugwerden die Aufwen-
dungen für jeden Arbeitstag, an dem das Kraftfahr-
zeugbenutztwird,nurinHöheder folgendenPausch-
beträge anerkannt:
a) bei Benutzung eines Kraftwagens

0,36 Deutsche Mark,
b) bei Benutzungeines Motorrads

oder Motorrollers 0,16 Deutsche Mark
für jeden Kilometer, den die Wohnung von der
Arbeitsstätteentferntliegt;für die Bestimmungder
Entfernungist die kürzestebenutzbareStraßenver-
bindung maßgebend. Wird dem Arbeitnehmer vom
Arbeitgeber für Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte ein Kraftfahrzeug zur Verfügung
gestellt, so kann der Arbeitnehmer höchstens die in
Satz 2 bezeichneten Beträge geltend machen;

5. notwendige Mehraufwendungen, die einem Arbeit-
nehmer wegen einer aus beruflichem Anlaß begrün-
deten doppelten Haushaltsführung entstehen, und
zwar unabhängig davon, aus welchen Gründen die
doppelte Haushaltsführung beibehalten wird. Eine
doppelte Haushaltsführung liegt vor, wenn der
Arbeitnehmeraußerhalbdes Ortes, imdem.ereinen
eigenen Hausstand unterhält, beschäftigt ist und
auch am Beschäftigungsort wohnt. Aufwendungen
für Fahrten vom Beschäftigungsortzum Ort des
eigenen Hausstands und zurück (Familienheim-
fahrten) können jeweils nur für eine Familienheim-
fahrt wöchentlichals Werbungskostenabgezogen
werden. Bei Familienheimfahrten mit eigenem Kraft-
fahrzeugist je Kilometerder Entfernungzwischen
demOrt des eigenen Hausstands und dem Beschäf-
tigungsort Nummer 4 Satz 2 entsprechend anzuwen-
den.Bei FamilienheimfahrtenmiteinemvomArbeit-
geber zur Verfügung gestellten Kraftfahrzeug ist
Nummer4 Satz 3 entsprechendanzuwenden;

6. Aufwendungen für Arbeitsmittel (Werkzeuge und
Berufskleidung);

gerung($ 7 Abs. 1 und4 bis 6, $ 7a Abs. 1 bis 3, 5
‚und8, 88 7b, 54).
(2) Abweichend von Absatz 1 Nr. 4 Sätze 2 und 3 und

Nr. 5 Sätze 4 und5 werden
1. bei Körperbehinderten, deren Minderung der

Erwerbsfähigkeit. mindestens 70 vom Hundert
beträgt,

2. bei Körperbehinderten, deren Minderung der
Erwerbsfähigkeit weniger als 70 vom Hundert, aber



mindestens 50 vom Hundert beträgt und die erheb-
- lich gehbehindert sind,

für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und
für Familienheimfahrtenauf Antrag die tatsächlichen
Aufwendungen abgezogen. Die Voraussetzungen der
Nummern 1 und 2 sind durch amtliche Unterlagen nach-
zuweisen.
(3) Absatz 1 Nr. 4 und 5 und Absatz 2 gelten bei den

EinkunftsartenimSinne des $ 2 Abs. 1Nr.5 bis 7 ent-
sprechend.

(4) Für die Anerkennung von Mehraufwendungen für
Verpflegung als Werbungskosten können durch
Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustim-
mung des Bundesrates Höchstbeträge bestimmt wer-
den; diese Höchstbeträge dürfen 140 vom Hundert der
pauschalen Tagegeldbeträge des Bundesreisekosten-
gesetzes nicht überschreiten.
(5) 8 4 Abs. 6 gilt sinngemäß.

89a
Pauschbeträge für Werbungskosten

FürWerbungskostensind beiderErmittlungderEin-
künftediefolgendenPauschbeträgeabzuziehen,wenn
nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen werden:

1. von den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit:
ein Pauschbetrag von 564 Deutsche Mark;

2. von den Einnahmen aus Kapitalvermögen:
ein Pauschbetrag von 100 Deutsche Mark;
bei Ehegatten, die nach den $8$26, 26 b zusammen
veranlagt werden, erhöht sich dieser Pauschbetrag
auf insgesamt 200 Deutsche Mark;

3. von den Einnahmen im Sinne des 8 22Nr. 1 und 1a:
ein Pauschbetrag von insgesamt 200 Deutsche
Mark. .

Die Pauschbeträge dürfen im Fall der Nummer 1 nur bis
zurHöhederumdieFreibeträgenach$ 19Abs. 2 bis 4
geminderten Einnahmen, in den Fällen der Nummern 2
und 3 nur bis zur Höhe der Einnahmen abgezogen
werden.

4 a. Umsatzsteuerrechtlicher Vorsteuerabzug

$9b
(1) Der Vorsteuerbetrag nach $ 15 des Umsatz-

steuergesetzes gehört, soweit er bei der Umsatzsteuer
abgezogen werden kann, nicht zu den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten des Wirtschaftsguts, auf des-
sen Anschaffung oder Herstellung er entfällt. Der Teil
des Vorsteuerbetrags, der nicht abgezogen werden
kann, braucht den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten des Wirtschaftsguts, auf dessen Anschaffung
oder Herstellung der Vorsteuerbetrag entfällt, nicht zu-
gerechnetzu werden,
1. wenn er 25 vom Hundert des Vorsteuerbetrags und

500 DeutscheMark nichtübersteigt,oder
2. wenn die zum Ausschluß vom Vorsteuerabzug füh-

renden Umsätze nicht mehr als 3 vom Hundert des
Gesamtumsatzes betragen.

(2)WirdderVorsteuerabzugnach8 15adesUmsatz-
steuergesetzes berichtigt, so sind die Mehrbeträge als
BetriebseinnahmenoderEinnahmen,dieMinderbeträge
als BetriebsausgabenoderWerbungskostenzu behan-
deln;die Anschaffungs-oderHerstellungskostenblei-
ben unberührt.
(3) Die Umsatzsteuer für den Selbstverbrauch nach

8 30.des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der
Bekanntmachungvom 16.November 1973 (BGBl.
S.1681) gehört zu den Anschaffungs- oder Herstel-
lungskostendes Wirtschaftsguts,auf dessen Selbst-
verbrauchsie entfällt.

5. Sonderausgaben
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(1) Sonderausgaben sind die folgenden Aufwendun-

gen,wennsie wederBetriebsausgabennochWer-
bungskosten sind:
1. Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder

dauernd getrennt lebenden unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtigenEhegatten,wenn der Geber
dies mit Zustimmungdes Empfängersbeantragt.
Eine Rücknahme des Antrags oder der Zustimmung
ist nicht zulässig. Das gilt auch, wenn der Antrag zum
Zweck der Eintragung eines Freibetrags auf der
Lohnsteuerkarteoderder Festsetzungvon Einkom-
mensteuer-Vorauszahlungen gestellt worden ist. Die
Unterhaltsleistungen können bis zu 9 000 Deutsche
Mark im Kalenderjahr abgezogen werden. Entspre-
chendes gilt auch für Unterhaltsleistungenin den
Fällen der Nichtigkeit oder der Aufhebung der Ehe;

1a.auf besonderenVerpflichtungsgründenberuhende
Renten und dauernde Lasten, die nicht mitEinkünften
in wirtschaftlichemZusammenhangstehen,die bei
der Veranlagung außer Betracht bleiben. Bei Leibren-
tenkannnurderAnteilabgezogenwerden,der sich
aus der in $ 22 Nr. 1 Buchstabe a aufgeführten
Tabelle ergibt; in den Fällen des $ 22 Nr. 1 Buch-
stabea letzterSatz kannnurderAnteil,dernachder
indieserVorschriftvorgesehenenRechtsverordnung
zu ermitteln ist, abgezogen werden;

2. a) Beiträgezu Kranken-,Unfall- undHaftpflichtver-
sicherungen, zu den gesetzlichen Rentenver-
sicherungenundandieBundesanstaltfürArbeit;

b) Beiträge zu den folgenden Versicherungen auf
den Erlebens- oder Todesfall:
aa) Risikoversicherungen, die nur für den Todes-

fall eine Leistung vorsehen,
bb) Rentenversicherungen ohne Kapitalwahl-

recht,
cc) .Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht

gegen laufende Beitragsleistung, wenn das
Kapitalwahlrecht nicht vor Ablauf von zwölf
Jahren seitVertragsabschlußausgeübtwer-
den kann,

dd) Kapitalversicherungengegen laufendeBei-
tragsleistung mit Sparanteil, wenn der Ver-
trag für die Dauer von mindestens zwölf
Jahren abgeschlossen worden ist.

FondsgebundeneLebensversicherungensind aus-
geschlossen;



3. Beiträge an Bausparkassen zur Erlangung von Bau-
darlehen. Baudarlehen sind auch Darlehen, die zum
Erwerb von Wohnbesitz im Sinne des $ 12a des
Zweiten Wohnungsbaugesetzes bestimmt sind.
Beiträge, die nach Ablauf von vier Jahren seit Ver-
tragsabschluß geleistet werden, können nur insoweit
abgezogen werden, als sie das Eineinhalbfache des
durchschnittlichen Jahresbetrags der in den ersten
vier Jahren geleisteten Beiträge im Veranlagungs-
zeitraum nicht übersteigen; \

4. gezahlte Kirchensteuer;
5. die nach $ 211 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Lastenaus-

gleichsgesetzes abzugsfähigen Teile der Vermö-
gensabgabe, der Hypothekengewinnabgabe und der
Kreditgewinnabgabe;

6 Steuerberatungskosten;
7. Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine

Berufsausbildung oder seine Weiterbildung in einem
nicht ausgeübten Beruf bis zu 900 Deutsche Mark im
Kalenderjahr. Dieser Betrag erhöht sich auf 1 200
Deutsche Mark, wenn der Steuerpflichtige wegen der
Ausbildungoder Weiterbildungaußerhalbdes Orts
untergebracht ist, in dem er einen eigenen Haus-
stand unterhält. Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend, wenn dem Steuerpflichtigen Aufwendungen
für eine Berufsausbildung oder Weiterbildung seines
Ehegatten erwachsen und die Ehegatten die Voraus-
setzungen des 8 26 Abs. 1 Satz 1 erfüllen; in diesem
FallkönnendieBeträgevon900DeutscheMarkund
1 200 Deutsche Mark für den in der Berufsausbil-
dung oder Weiterbildung befindlichen Ehegatten ins-
gesamt nur einmal abgezogen werden. Als Aufwen-
dungen für eine Berufsausbildung gelten auch Auf-
wendungen für eine hauswirtschaftliche Aus- oder
Weiterbildung.Zu den Aufwendungenfür eine Be-
rufsausbildung oder Weiterbildung gehören nicht
Aufwendungen für den Lebensunterhalt, es sei denn,
daß es sich um Mehraufwendungen handelt, die
durch eine auswärtige Unterbringung im Sinne des
Satzes 2 entstehen.
(2) Voraussetzung für den Abzug der in Absatz 1 Nr. 2

und 3 bezeichneten Beiträge (Vorsorgeaufwendungen)
ist, daß sie
1. - wenn es sich um Versicherungsbeiträge mit Spar-

anteil oder Bausparbeiträge handelt - weder unmit-
telbar noch mittelbar in wirtschaftlichem Zusammen-
hang mit der Aufnahme eines Kredits stehen,

2. nichtin unmittelbaremwirtschaftlichemZusammen-
hang mit steuerfreien Einnahmen stehen,

3. an Versicherungsunternehmen oder Bausparkas-
sen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im
Inland haben oder denen die Erlaubnis zum
Geschäftsbetriebim Inlanderteiltist, oder an einen
Sozialversicherungsträger geleistet werden und

4. nicht vermögenswirksame Leistungen darstellen, für
die eine Arbeitnehmer-Sparzulage nach $ 12 Abs. 1
des Dritten Vermögensbildungsgesetzes gewährt
wird.
(3) Vorsorgeaufwendungen (Absatz 1 Nr. 2 und 3)

können je Kalenderjahr bis zu den folgenden Höchst-
beträgen abgezogen werden:

zusammenbis zu 2 340 DeutscheMark,
im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten
bis zu 4 680 Deutsche Mark.
Diese Beträge erhöhen sich
a) für jedes Kind des Steuerpflichtigen

imSinne des $ 32 Abs. 4 bis 7 um
600DeutscheMark,

b) für jedes Kind des Steuerpflichtigen imSinne des
$ 32 Abs.4 Satz 1,Abs. 5 bis 7, das nach$ 32
Abs. 4 Sätze 2 und3 demanderenElternteilzu-
geordnet wird und dem gegenüber der Steuer-
pflichtige seiner Unterhaltsverpflichtung für den
Veranlagungszeitraum nachkommt, um

300 Deutsche Mark;

zusätzlich bis zu 3000 Deutsche Mark,
im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten
bis zu 6000 Deutsche Mark.
DieseBeträgevermindernsich
a) bei Arbeitnehmernumden vomArbeitgeberge-

leisteten gesetzlichen Beitrag zur gesetzlichen
Rentenversicherung sowie um steuerfreie
ZuschüssedesArbeitgebersimSinnedes$ 3Nr.
62 Sätze 2 bis 4,

b) bei Steuerpflichtigen, die während des ganzen
Kalenderjahrs
aa) in dergesetzlichenRentenversicherungver-

sicherungsfreioderaufAntragdes Arbeitge-
bers von der Versicherungspflicht befreit
waren und denen für den Fallihres Ausschei-
dens aus der Beschäftigung auf Grund des
Beschäftigungsverhältnisses eine lebens-
länglicheVersorgungoder an deren Stelle
eine Abfindung zusteht oder die in der
gesetzlichen Rentenversicherung nachzu-
versichern sind,
nicht der gesetzlichen Rentenversicherungs-
pflichtunterliegen,eineBerufstätigkeitaus-
geübt und im Zusammenhangdamit auf
Grund vertraglicher Vereinbarungen Anwart-
schaftsrechte auf eine Altersversorgung
ganz oder teilweise ohne eigene Beitragslei-
stung erworben haben. Als eigene Beitrags-
leistung gilt auch die Minderung eines etwai-
gen Ausgleichsanspruchsnach $89b des
HandelsgesetzbuchsdurcheinenVersor-
gungsanspruchund die Anrechnungeines
etwaigenAusgleichsanspruchsnach$ 89b
des Handelsgesetzbuchs auf einen Versor-
gungsanspruch,

cc) Einkünfteim Sinne des $&22 Nr. 4 in Aus-
übungeines Mandatsbezogenhaben,

um 9 vom Hundert der Einnahmen aus der
BeschäftigungoderTätigkeit,höchstensdesJah-
resbeträgs der Beitragsbemessungsgrenze in der
gesetzlichen Rentenversicherung der Angestell-
ten,

c) bei selbständigen Künstlern und Publizisten um
densteuerfreienBetragimSinnedes 8 3 Nr. 57,
den die Künstlersozialkasse an die Bundesver-
sicherungsanstaltfür Angestellteleistet;

bbDi



3. Beiträge im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und 3, die die
nach den Nummern 1 und 2 abziehbaren Beträge
übersteigen, zur Hälfte, höchstens bis zu 50 vom
Hundert des Höchstbetrags nach Nummer 1.

(4) Steuerpflichtige, die Anspruch auf eine Prämie
nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz haben, kön-
nen für jedes Kalenderjahr wählen, ob sie für Bauspar-
beiträge(Absatz 1 Nr. 3) den Sonderausgabenabzug
oder eine Prämie nach dem Wohnungsbau-Prämienge-
setz erhalten wollen (Wahlrecht). Das Wahlrecht kann
für die Bausparbeiträge eines Kalenderjahrs nur einheit-
lichausgeübtwerden.Steuerpflichtige,denenimKalen-
derjahr der Beitragsleistung gemeinsam der Höchstbe-
trag des $ 3 Abs. 2 des Wohnungsbau-Prämienge-
setzes zusteht, können ihr Wahlrecht nur einheitlich
ausüben. Das Wahlrecht wird zugunsten des Sonder-
ausgabenabzugsdadurch ausgeübt,daß der Steuer-
pflichtige einen ausdrücklichen Antrag auf Berücksich-
tigung der betreffenden Sonderausgaben stellt.

(5) Der Steuerpflichtigeoder Personen, denen im
Kalenderjahr der Beitragsleistung gemeinsam der
Höchstbetragdes $ 2 Abs. 2 des Spar-Prämien-
gesetzes oder des $ 3 Abs. 2 des Wohnungsbau-
Prämiengesetzes zusteht, können für Bausparbeiträge
den Sonderausgabenabzug nicht erhalten, wenn der
Steuerpflichtige oder eine der bezeichneten Personen
eine Prämienach demSpar-Prämiengesetzoder dem
Wohnungsbau-Prämiengesetz beantragt hat (Kumulie-
rungsverbot).
(6) Nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ist eine

Nachversteuerung durchzuführen

1. bei Rentenversicherungen gegen Einmalbeitrag
(Absatz 1 Nr. 2 Buchstabeb Doppelbuchstabebb),
wennvor Ablaufvon zwölf Jahren seit Vertragsab-
schluß, außer im Schadensfall oder bei Erbringung
dervertragsmäßigenRentenleistung,Einmalbeiträge
ganz oder zum Teil zurückgezahlt oder Ansprüche
aus demVersicherungsvertragganz oder zumTeil

. abgetreten oder beliehen werden;

2. bei Bausparverträgen (Absatz 1 Nr. 3), wenn vor
Ablauf von zehn Jahren seit Vertragsabschluß die
Bausparsumme ganz oder zum Teil ausgezahlt,
geleistete Beiträge ganz oder zumTeil zurückgezahlt
oder Ansprüche aus dem Bausparvertrag abgetreten
oder beliehen werden. Unschädlich ist jedoch die
vorzeitige Verfügung, wenn

a) die Bausparsumme ausgezahlt oder die Ansprü-
che aus dem Vertrag beliehen werden und der
Steuerpflichtige die empfangenen Beträge unver-
züglich und unmittelbar zum Wohnungsbau ver-
wendet oder

imFallder Abtretungder Erwerberdie Bauspar-
summe oder die auf Grund einer Beleihung emp-
fangenen Beträge unverzüglich und unmittelbar
zumWohnungsbaufürdenAbtretendenoderdes-
sen AngehörigeimSinnedes 8 15derAbgaben-
ordnungverwendetoder

Ss

c) der Steuerpflichtigeoderseinvon ihmnichtdau-
ernd getrennt lebender Ehegatte nach Vertrags-
abschluß gestorben oder völlig erwerbsunfähig
geworden ist oder
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d) der Steuerpflichtige nach Vertragsabschluß
arbeitslosgewordenist unddie Arbeitslosigkeit
mindestenseinJahr langununterbrochenbestan-
den hat und im Zeitpunkt der vorzeitigen Verfü-
gung noch besteht oder

e) derSteuerpflichtige,derStaatsangehörigereines
Staates ist,mitdemdieBundesregierungVerein-
barungen über Anwerbung und Beschäftigung
von Arbeitnehmernabgeschlossen "hatund der
nicht Mitglied der Europäischen Gemeinschaften
ist, den Geltungsbereich dieses Gesetzes auf
Dauerverlassenhat.

Als WohnungsbaugeltenauchbaulicheMaßnahmen
des Mieters zur Modernisierung seiner Wohnung.

810a ,
Steuerbegünstigung des nicht entnommenen Gewinns

(1) Steuerpflichtige, die
1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur

Inanspruchnahme von Rechten und Vergünstigun-
gen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Welt-
anschauung oder politischer Gegnerschaft gegen
den Nationalsozialismus verfolgt worden sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und ihre
Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft und aus Gewer-
bebetriebnach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 ermitteln,
können auf Antrag bis zu 50 vom Hundert der Summe
der nicht entnommenenGewinne, höchstens aber
20000 Deutsche Mark als Sonderausgaben vom
Gesamtbetrag der Einkünfte abziehen. Als nicht ent-
nommen gilt auch der Teil der Summe der Gewinne, der
zur Zahlung der auf die Betriebsvermögen entfallenden
Abgaben nach dem Lastenausgleichsgesetz verwendet
wird. Der als steuerbegünstigt in Anspruch genommene
Teil der Summe der Gewinne ist bei der Veranlagung
besonders festzustellen. -

(2) Übersteigen in einem der auf die Inanspruchnahme
derSteuerbegünstigung(Absatz1)folgendendreiJahre
bei dem Steuerpflichtigen oder seinem Gesamtrechts-
nachfolger die Entnahmen aus dem Betrieb die Summe
der bei der Veranlagung zu berücksichtigenden
Gewinneaus Land- und Forstwirtschaftund aus Ge-
werbebetrieb,so ist der übersteigendeBetrag (Mehr-
entnahme)bis zur Höhedes besondersfestgestellten
Betrags (Absatz 1 letzter Satz) dem Einkommen im Jahr
der Mehrentnahme zum Zweck der Nachversteuerung
hinzuzurechnen. Beträge, die zur Zahlung der auf die
Betriebsvermögen entfallenden Abgaben nach dem
Lastenausgleichsgesetz verwendet werden, rechnen
auch in. diesem Fall nicht zu den Entnahmen. Soweit
Entnahmen.zur Zahlung von Erbschaftsteuer auf den
Erwerb des Betriebsvermögens von Todes wegen oder
aufdenÜbergangdesBetriebsvermögensanPersonen
der Steuerklasse I des $ 9 des Erbschaftsteuer-
gesetzesverwendetwerdenoder soweit sich Entnah-
men durch Veräußerung des Betriebs (88 14 und 16)
ergeben, unterliegen sie einer Nachversteuerung mit
den Sätzendes $ 34 Abs. 1; das giltnichtfür dieVer-
äußerung eines Teilbetriebs und im Fall.der Umwand-
lung in eine Kapitalgesellschaft. Auf Antrag des Steuer-
pflichtigen ist eine Nachversteuerung auch dann vorzu-



nehmen,wenn in dem in Betracht kommenden Jahr eine
Mehrentnahme nicht vorliegt.

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend für den Gewinn aus selbständiger Arbeit mit
der Maßgabe, daß dieser Gewinn hinsichtlich der
Steuerbegünstigung (Absatz 1) und der Nachversteue-
rung (Absatz 2) für sich zu behandeln ist.

(4) Die Steuerbegünstigung nach den Absätzen 1
bis 3 kann nur für den Veranlagungszeitraum, in demder
Steuerpflichtige im Geltungsbereich dieses Gesetzes
erstmals Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Ge-
werbebetrieb oder selbständiger Arbeit erzielt hat, und
fürdiefolgendensiebenVeranlagungszeiträumeinAn-
spruch genommen werden. Nach Ablauf von
20 Veranlagungszeiträumen seit der erstmaligen Be-
gründung eines Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufent-
halts im Geltungsbereich dieses Gesetzes, frühestens
jedoch seit dem 1. Januar 1950, ist die Inanspruch-
nahme der Steuerbegünstigung nach den Absätzen 1
bis 3 nicht zulässig.

8 10b
Steuerbegünstigte Zwecke

(1) Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher,
religiöser, wissenschaftlicher und staatspolitischer
Zwecke und der als besonders förderungswürdig
anerkanntengemeinnützigenZweckesindbiszurHöhe
von insgesamt 5 vom Hundert des Gesamtbetrags der
Einkünfteoder2 vomTausendderSummedergesam-
ten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewendeten
Löhne und Gehälter als Sonderausgaben abzugsfähig.
Ausgaben zur Förderung staatspolitischer Zwecke kön-
nen nur insoweit als Sonderausgaben abgezogen wer-
den, als für sie nicht eine Steuerermäßigung nach $ 34 g
gewährt worden ist. Für wissenschaftliche und als
besonders förderungswürdig anerkannte kulturelle
Zwecke erhöht sich der Vomhundertsatz von 5 um wei-
tere 5 vom Hundert. Als Ausgabe im Sinne dieser Vor-
schrift gilt auch die Zuwendung von Wirtschaftsgütern
mit Ausnahme von Nutzungen und Leistungen. Ist das
Wirtschaftsgut unmittelbar vor seiner Zuwendung
einem Betriebsvermögen entnommen worden, so darf
bei der Ermittlung der Ausgabenhöhe der bei der Ent-
nahme angesetzte Wert nicht überschritten werden. In
allen übrigenFällen bestimmtsich die Höheder Aus-
gabe nach dem gemeinen Wert des zugewendeten Wirt-
schaftsguts.

(2) Ausgaben zur Förderung staatspolitischer
Zwecke sind Mitgliedsbeiträge und Spenden an politi-
sche Parteien im Sinne des $ 2 des Parteiengesetzes.
Spenden an eine Partei oder einen oder mehrere ihrer
Gebietsverbände, deren Gesamtwert in einem Kalen-
derjahr 20 000 Deutsche Mark übersteigt, können nur
abgezogen werden, wenn sie nach 8 25 Abs. 2 des Par-
teiengesetzes im Rechenschaftsbericht verzeichnet
worden sind.

810c
Sonderausgaben-Pauschbetrag,

Vorsorge-Pauschbetrag, Vorsorgepauschale

(1) FürSonderausgabenimSinnedes$ 10Abs.1
Nr. 1,1a,4 bis 7 und des $ 10b wird ein Pauschbetrag

von 270 Deutsche Mark abgezogen (Sonderausgaben-
Pauschbetrag), wenn der Steuerpflichtige nicht höhere
Aufwendungen nachweist.
(2) Für Vorsorgeaufwendungen ($ 10 Abs. 1 Nr. 2

und 3) wird ein Pauschbetrag von 300 Deutsche Mark
abgezogen (Vorsorge-Pauschbetrag), wenn der
Steuerpflichtige nicht höhere Aufwendungen nach-
weist.

(3) Hat der Steuerpflichtige Arbeitslohn bezogen, tritt
an die Stelle des Vorsorge-Pauschbetragsnach Ab-
satz2eineVorsorgepauschale.DieVorsorgepauschale
beträgt
1. neun vom Hundert des Arbeitslohns, höchstens

2 340 Deutsche Mark zuzüglich 600 Deutsche Mark
für jedes Kind ($ 32 Abs. 4 bis 7), zuzüglich

2. neun vom Hundert des Arbeitslohns, höchstens
1 170DeutscheMarkzuzüglich300 DeutscheMark
für jedes Kind (8 32 Abs. 4 bis 7),

mindestens 300 Deutsche Mark. Bei den in Absatz 7 ge-
nannten Arbeitnehmern tritt an die Stelle der Beträge
von 2 340 Deutsche Mark und 1 170 Deutsche Mark je-
weils der Betrag von 1 000 Deutsche Mark. Die Vor-
sorgepauschaleist auf den nächstendurch 54 ohne
Rest teilbaren vollen Deutsche-Mark-Betrag abzurun-
den,wennsie nichtbereitsdurch54 ohneRest teilbar
ist. Arbeitslohn im $inne dieser Vorschrift ist der um die
Freibeträgenach$ 19Abs. 2 und3 unddenAltersent-
lastungsbetrag($ 24a) verminderteArbeitslohn,höch-
stens der Jahresbetrag der maßgebenden Beitrags-
bemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung der Angestellten.

(4) Für jedes Kind des Steuerpflichtigen im Sinne des
8 32 Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 bis 7, das nach $ 32 Abs. 4
Sätze 2 und 3 dem anderen Elternteil zugeordnet wird
unddemgegenüberder SteuerpflichtigeseinerUnter-
haltsverpflichtung für den Veranlagungszeitraum nach-
kommt, sind bei der Berechnung der Vorsorgepau-
schale die Beträge von 600 und 300 Deutsche Mark des
Absatzes 3 Nr. 1 und 2 und des Absatzes 8 Nr..2 zur
Hälfte anzusetzen.

(5) ImFallderZusammenveranlagungvonEhegatten
zur Einkommensteuer gilt folgendes:

1. Der Betrag von 270 Deutsche Mark des Absatzes 1,
der Betrag von 300 Deutsche Mark des Absatzes 2
und die Beträge von 2340 Deutsche Mark, 1170
Deutsche Mark, 1 000 Deutsche Mark sowie der
Mindestbetrag von 300 Deutsche Mark des Ab-
satzes 3 sind zu verdoppeln;

2. Absatz 3 ist an Stelle des Absatzes 2 anzuwenden,
wenn mindestens einer der Ehegatten Arbeitslohn
bezogen hat;

3. Absatz 3 Satz 5 ist auf den Arbeitslohn jedes Ehe-
gatten gesondert anzuwenden.

Nummer 1 gilt mit Ausnahme der Verdoppelung des
Betrags von 300 Deutsche Mark des Absatzes 2 auch,
wenndietariflicheEinkommensteuernach8 32aAbs.6
zu ermitteln ist.
(6).ImFalldergetrenntenVeranlagungvonEhegatten

zur Einkommensteuer sind die Beträge von 600 und 300
DeutscheMarkdesAbsatzes3Nr. 1und2zu halbieren.



(7) Absatz 3 Satz 3 gilt für Arbeitnehmer, die während
des ganzen oder eines Teils des Kalenderjahrs
1. zu den in $ 10 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b Doppelbuch-

stabe aa und bb genannten Personen gehören oder
2. Versorgungsbezüge im Sinne des 8 19 Abs. 2 Nr. 1

erhaltenoder
3. Altersruhegeld aus der gesetzlichen Rentenver-

sicherung erhalten.

(8) Beziehen im Fall der Zusammenveranlagung von
Ehegatten zur Einkommensteuer beide Ehegatten
Arbeitslohn und gehört nur ein Ehegatte zu den in
Absatz 7 genannten Arbeitnehmern, so beträgt die Vor-
sorgepauschale abweichend von den Absätzen 3 bis 5
1. 18vomHundertdes Arbeitslohns(Absatz3 Satz 5)

des Ehegatten, der nicht zu dem Personenkreis des
Absatzes 7 gehört,zuzüglich

2. vom Arbeitslohn (Absatz 3 Satz 5) des Ehegatten,
der zu dem Personenkreis des Absatzes 7 gehört,
a) neun vom Hundert, höchstens 1000 Deutsche

Mark zuzüglich 600 Deutsche Markfür jedes Kind
(8 32 Abs. 4 bis 7), zuzüglich

b) neun vom Hundert, höchstens 1 000 Deutsche
Mark zuzüglich 300 Deutsche Markfür jedes Kind
(8 32 Abs. 4 bis 7).

Dabei dürfen die Höchstbeträge des 8 10 Abs. 3 Nr. 1
und 3 nicht überschritten werden. Mindestens ist der
Betrag abzuziehen, der sich nach den Absätzen 3 bis 5
ergibt, wenn nur der zu dem Personenkreis des Absat-
zes 7 gehörende Ehegatte Arbeitslohn bezogen hätte.
DieVorsorgepauschaleist aufden nächstendurch54
ohne Rest teilbaren vollen Deutsche-Mark-Betrag abzu-
runden, wenn sie nicht bereits durch 54 ohne Rest teil-
bar ist.

810d
Verlustabzug

Verluste,die bei der Ermittlungdes Gesamtbetrags
der Einkünfte nicht ausgeglichen werden, sind bis zu
einem Betrag von insgesamt 10 Millionen Deutsche
Markwie SonderausgabenvomGesamtbetragderEin-
künfte des zweiten dem Veranlagungszeitraum voran-
gegangenen Veranlagungszeitraums abzuziehen;
soweit ein Abzug danach nicht möglich ist, sind sie wie
Sonderausgaben vom Gesamtbetrag der Einkünfte des
ersten dem Veranlagungszeitraum vorangegangenen
Veranlagungszeitraumsabzuziehen.Sindfürdievoran-
gegangenen Veranlagungszeiträume bereits Steuerbe-
scheide erlassen worden, so sind sie insoweit zu
ändern, als der Verlustabzugzu gewähren oder zu
berichtigen ist. Das gilt auch dann, wenn die Steuer-
bescheide unanfechtbar geworden sind; die Ver-
jährungsfristen enden insoweit nicht, bevor die Verjäh-
rungsfrist für den Veranlagungszeitraum abgelaufen ist,
in demVerlustenichtausgeglichenwerden.Soweit die
nicht ausgeglichenenVerluste den Betrag von ins-
gesamt 10 Millionen Deutsche Mark übersteigen oder
ein Abzug der nicht ausgeglichenen Verluste nach den
Sätzen 1 bis 3nicht möglich ist, sind diese in den folgen-
den fünf Veranlagungszeiträumen wie Sonderausgaben
vom Gesamtbetrag der Einkünfte abzuziehen; der
Abzugist nur insoweit zulässig, als die Verluste in den

139

vorangegangenen Veranlagungszeiträumen nicht abge-
zogenwerdenkonnten.

6. Vereinnahmung und Verausgabung

811
(1) Einnahmen sind innerhalbdes Kalenderjahrs

bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zugeflossen
sind. Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen, die Jem
SteuerpflichtigenkurzeZeitvorBeginnoderkurzeZeit
nach Beendigung des Kalenderjahrs, zu dem sie wirt-
schaftlich gehören, zugeflossen sind, gelten als in
diesem Kalenderjahr bezogen. Für Einnahmen aus
nichtselbständiger Arbeit gilt $ 38a Abs. 1 Sätze 2
und 3. Die Vorschriften über die Gewinnermittlung (8 4
Abs, 1, $ 5) bleibenunberührt.
(2) Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzusetzen,

indem sie geleistet worden sind. Fürregelmäßig wieder-
kehrende Ausgaben gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.
Die Vorschriften über die Gewinnermittlung (8 4 Abs. 1,
8 5) bleiben unberührt.

7. Nicht abzugsfähige Ausgaben

812
Soweit in & 10 Abs. 1 Nr. 1, 2 bis 7, 8 10 b und 88 33

bis 33 b nichts anderes bestimmt ist, dürfen weder bei
den einzelnen Einkunftsarten noch vom.Gesamtbetrag
der Einkünfteabgezogenwerden
1. die für den Haushaltdes Steuerpflichtigenund für

den Unterhalt seiner Familienangehörigen aufge-
wendetenBeträge.DazugehörenauchdieAufwen-
dungen für die Lebensführung, die die wirtschaftliche
oder gesellschaftliche Stellung des Steuerpflichtigen
mit sich bringt,auch wenn sie zur Förderungdes
Berufs oder der Tätigkeit des Steuerpflichtigen erfol-
gen;

2. freiwilligeZuwendungen,Zuwendungenauf Grund
einer freiwillig begründeten Rechtspflicht und
Zuwendungenan einegegenüberdemSteuerpflich-
tigen oder seinem Ehegatten gesetzlich unterhalts-
berechtigte Person oder deren Ehegatten, auch.
wenn diese Zuwendungen auf einer besonderen Ver-
einbarungberuhen; \

3. die Steuern vom Einkommen und sonstige Personen-
steuern sowie die Umsatzsteuer für den Eigenver-
brauch und für Lieferungen oder sonstige Leistun-
gen, die Entnahmen sind.

8. Die einzelnen Einkunftsarten

a) Land- und Forstwirtschaft
(82 Abs.1Nr.1)

813
Einkünfteaus Land- und Forstwirtschaft

(1) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind
1. Einkünfte aus demBetrieb von Landwirtschaft, Forst-

wirtschaft, Weinbau, Gartenbau, Obstbau, Gemüse-
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bau,Baumschulen und aus allen Betrieben, die Pflan-
zen und Pflanzenteile mitHilfe der Naturkräfte gewin-
nen. Zu diesen Einkünften gehören auch die Ein-
künfte aus der Tierzucht und Tierhaltung, wenn im
Wirtschaftsjahr
für die ersten 20 Hektar

nicht mehr als 10 Vieheinheiten,
für die nächsten 10 Hektar

nicht mehr als 7 Vieheinheiten,
für die nächsten 10 Hektar

nicht mehr als 3 Vieheinheiten,
und für die weitere Fläche

nicht mehr als 1,5 Vieheinheiten
je Hektar der vom Inhaber des Betriebs regelmäßig
landwirtschaftlich geriutzten Fläche erzeugt oder
gehalten werden. Die Tierbestände sind nach dem
Futterbedarf in Vieheinheiten umzurechnen. $ 51
Abs. 2 bis 5 des Bewertungsgesetzes und die auf
Grund des $ 122 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes
vom Senat von Berlin (West) erlassenen Rechtsver-
ordnungen sind anzuwenden. Die Einkünfte aus Tier-
zucht und Tierhaltung einer Gesellschaft, bei der die
Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer)
anzusehensind,gehörenzudenEinkünftenimSinne
des Satzes 1, wenn die Voraussetzungen des $ 51a
des Bewertungsgesetzes erfüllt sind und andere Ein-
künfte der Gesellschafter aus dieser Gesellschaft zu
den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft ge-
hören;

2. Einkünfte aus Binnenfischerei, Teichwirtschaft,
Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirtschaft,
Imkerei und Wanderschäferei;

3. Einkünfte aus Jagd, wenn diese mitdem Betrieb einer
Landwirtschaft oder einer Forstwirtschaft imZusam-
menhang steht;

4. Einkünfte von Hauberg-, Wald-, Forst- und Laub-
genossenschaften und ähnlichen Realgemeinden im
Sinne des $ 3 Abs. 2 des Körperschaftsteuergeset-
zes.
(2) Zu den Einkünften im Sinne des Absatzes 1 ge-

hörenauch
1. Einkünfte aus einem land- und forstwirtschaftlichen

Nebenbetrieb. Als Nebenbetrieb gilt ein Betrieb, der
dem land- und forstwirtschaftlichen Hauptbetrieb zu
dienen bestimmt ist;

2. der Nutzungswert der Wohnung des Steuerpflichti-
gen,wenn dieWohnung die bei Betrieben gleicher Art
übliche Größe nicht überschreitet.

(3) Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft wer-
den bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte
nur berücksichtigt,soweit sie den Betrag von 2000
Deutsche Mark übersteigen. Bei Ehegatten, die nach
den 88 26,.26 b zusammen veranlagt werden, erhöht
sich der Betrag von 2000 Deutsche Mark auf 4000
DeutscheMark.
(4)WerdeneinzelneWirtschaftsgütereinesland-und

forstwirtschaftlichenBetriebs auf einen der gemein-
schaftlichen Tierhaltung dienenden Betrieb im Sinne
des $ 34 Abs. 6a des Bewertungsgesetzes einer
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft oder eines

Vereins gegen Gewährung von Mitgliedsrechten über-
tragen, so ist die auf den dabei entstehenden Gewinn
entfallende Einkommensteuer auf Antrag in jährlichen
Teilbeträgen zu entrichten. Der einzelne Teilbetrag muß
mindestens ein Fünftel dieser Steuer betragen.

(5) 8 15 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 und
8 15 a sind entsprechend anzuwenden.

813a
Ermittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft

nach Durchschnittssätzen
(1) Der Gewinn ist für einen Betrieb der Land- und

Forstwirtschaft nach den Absätzen 3 bis 8 zu ermitteln,
wenn
1. der Steuerpflichtigenicht auf Grund gesetzlicher

Vorschriften verpflichtet ist, Bücher zu führen und
regelmäßig Abschlüsse zu machen, und

2. der Ausgangswert nach Absatz 4 mehr als O Deut-
sche Mark, jedoch nicht mehr als 32 000 Deutsche.
Mark beträgt, und

3. die Tierbestände drei Vieheinheiten je Hektar regel-
mäßig landwirtschaftlich genutzter Fläche oder ins-
gesamt 30 Vieheinheiten nicht übersteigen;bei
einem Anteil an.den Tierbeständen von mehr als 75
vom Hundert Schweine und Geflügel erhöht sich die
Grenze für die ersten 15 Hektar auf vier Vieheinhei-
ten je Hektar.

DerGewinn ist letztmaligfür das Wirtschaftsjahrnach
Durchschnittssätzen zu ermitteln, das nach Bekannt-
gabe der Mitteilung endet, durch die die Finanzbehörde
auf den BeginnderBuchführungspflicht(8 141 Abs. 2
Abgabenordnung) oder den Wegfall einer anderen Vor-
aussetzung des Satzes 1 hingewiesen hat.

(2) Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist für einen
Betrieb imSinne des Absatzes 1 der Gewinn für vier auf-
einanderfolgende Wirtschaftsjahre
1. durch Betriebsvermögensvergleich_zu ermitteln,

wenn für das erste dieser Wirtschaftsjahre Bücher
geführt werden und ein Abschluß gemacht wird,

2. durch Vergleich der Betriebseinnahmen mit den Be-
triebsausgaben zu ermitteln, wenn für das erste
dieser Wirtschaftsjahre keine Bücher geführt werden
und kein Abschluß gemacht wird, aber die Betriebs-
einnahmen und Betriebsausgaben aufgezeichnet
werden; für das zweite bis vierte Wirtschaftsjahr
bleibt 8 141 der Abgabenordnung unberührt.

Der Antrag ist bis zur Abgabe der Steuererklärung,
jedoch spätestens 12 Monate nach Ablauf des ersten
Wirtschaftsjahrs, auf das er sich bezieht, schriftlich zu
stellen. Er kann innerhalb dieser Frist zurückgenommen
werden.

(3) Durchschnittssatzgewinn ist die Summe aus
1. dem Grundbetrag (Absatz 4),
2. dem Wert der Arbeitsleistung des Betriebsinhabers

und seiner im Betrieb beschäftigten Angehörigen
(Absatz 5),

4. dem Nutzungswert der Wohnung des Betriebsinha-
bers (Absatz 7),



5. den nach Absatz 8 gesondert zu ermittelnden Gewin-
nen.

Abzusetzen sind verausgabte Pachtzinsen (Absatz 6
Satz 1, Absatz 7 Satz 2) und diejenigen Schuldzinsen,
die Betriebsausgaben sind, sowie dauernde Lasten, die
Betriebsausgaben sind und die bei der Einheitsbewer-
tung nicht berücksichtigt sind.

(4) Als Grundbetrag ist
a) bei einem Ausgangswert bis 25 000 Deutsche Mark

der sechsteTeil,
b) bei einem Ausgangswert über 25000 Deutsche

Markder fünfteTeil
des Ausgangswerts anzusetzen. Dieser ist nach den
folgenden Nummern 1 bis 5 zu ermitteln:
1. Ausgangswert ist der im maßgebenden Einheitswert

des Betriebsder Land- undForstwirtschaftausge-
wiesene Vergleichswert der landwirtschaftlichen
Nutzung einschließlich der dazugehörenden
Abschläge und Zuschläge nach 841 des Bewer-
tungsgesetzes, jedoch ohne Sonderkulturen. Zum
Ausgangswert gehören ferner die im maßgebenden
Einheitswert des Betriebs der Land- und Forstwirt-
schaft ausgewiesenen Hektarwerte des Geringst-
landes und die Vergleichswerte der Sonderkulturen,
der weinbaulichen Nutzung, der gärtnerischen Nut-
zung und der sonstigen land- und forstwirtschaftli-
chen Nutzungeinschließlichder zu diesenNutzun-
gen oder Nutzungsteilen gehörenden Abschläge und
Zuschläge nach 841 des Bewertungsgesetzes
sowiedieEinzelertragswertederNebenbetriebeund
des Abbaulandes, wenn die für diese Nutzungen,
Nutzungsteile und sonstigen Wirtschaftsgüter nach
den Vorschriften des Bewertungsgesetzes ermittel-
ten Werte zuzüglich oder abzüglich des sich nach
Nummer4ergebendenWertsinsgesamt2 000Deut-
sche Mark nicht übersteigen. Maßgebend ist grund-
sätzlich der Einheitswert, der auf den letzten Fest-
stellungszeitpunkt festgestellt worden ist, der vor
dem Beginn des Wirtschaftsjahrs liegt oder mit dem
Beginn des Wirtschaftsjahrs zusammenfällt, für das

bung oder Nachfeststellung die Umstände, die zu der
Fortschreibung oder Nachfeststellung geführt haben,
bereitsvorodermitBeginndesWirtschaftsjahrsein-
getreten, in das der Fortschreibungs- oder Nachfest-
stellungszeitpunkt fällt, so ist der fortgeschriebene
oder nachfestgestellte Einheitswert bereits für die
Gewinnermittlungdieses Wirtschaftsjahrsmaßge-
bend. $ 175Nr. 1,8 182 Abs. 1 und 8 351 Abs. 2 der
Abgabenordnung sind anzuwenden. Hat ein Zugang
oder Abgang von Flächen der landwirtschaftlichen
Nutzung wegen der Fortschreibungsgrenzen des
8 22 des Bewertungsgesetzes nicht zu einer Fort-
schreibung des Einheitswerts geführt, so ist der Ver-
gleichswert der landwirtschaftlichen Nutzung um die
auf diese Flächen entfallenden Wertanteile zu ver-
mehren oder zu vermindern.

2. Beim Pächter ist der.Vergleichswertder landwirt-
schaftlichen Nutzung des eigenen Betriebs um den
Vergleichswert der landwirtschaftlichen Nutzung für
die zugepachteten landwirtschaftlichen Flächen zu
erhöhen. Besteht für die zugepachteten landwirt-

schaftlichen Flächen kein besonderer Vergleichs-
wert, so ist die Erhöhungnach demHektarwertzu
errechnen, der bei der Einheitsbewertung für den
eigenen Betrieb beim Vergleichswert der landwirt-
schaftlichen Nutzung zugrunde gelegt worden ist.

schaftlichenNutzungumdenWertanteilzuvermin-
dern,der auf die verpachtetenlandwirtschaftlichen
Flächenentfällt.

Nutzung,gärtnerischerNutzung,sonstigerland-und
forstwirtschaftlicherNutzungsowie Nebenbetriebe,
AbbaulandoderGeringstlandzugepachtetoderver-
pachtet, so sind deren Werte oder deren nach ent-
sprechender Anwendung der Nummern 2 und 3
ermittelteWertedenWertender inNummer1Satz 2
genannten Nutzungen, Nutzungsteile oder sonstigen
Wirtschaftsgüter im Fall der Zupachtung hinzuzu-
rechnen oder im Fall der Verpachtung von ihnen
abzuziehen.

und Wirtschaftsgüter der in Nummer4 bezeichneten
Art eines Betriebs, die bei der Einheitsbewertung
nach $ 69 des Bewertungsgesetzes dem Grundver-
mögen zugerechnet und mit dem gemeinen Wert
bewertet worden sind, sind mit dem Wert anzuset-
zen, der sich nach den Vorschriften über die Bewer-
tung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens
ergeben würde. Dieser Wert ist nach dem Hektarwert
zu errechnen,der beiderEinheitsbewertungfür den
eigenen Betrieb beim Vergleichswert der jeweiligen
Nutzung zugrunde gelegt worden ist oder zugrunde
zu legen wäre.

(5) Der Wert der Arbeitsleistung ist nach den folgen-

a) die körperliche Mitarbeit des Betriebsinhabers
und der im Betrieb beschäftigten Angehörigen
($ 15Abgabenordnung)beieinemAusgangswert
nach Absatz 4 '
aa) bis 8000 DeutscheMark

je 8000 Deutsche Mark,
bb) über 8000 DeutscheMark

bis 12000 Deutsche Mark
je 10000 DeutscheMark,

cc) über 12000 Deutsche Mark
bis 25000 Deutsche Mark

je 12000 Deutsche Mark,
dd) über 25000 DeutscheMark

je 14 000 Deutsche Mark,
b) dieLeitung des Betriebs 5 vom Hundert des Aus-

gangswerts nach Absatz 4.

über65 Jahren bleibtaußerBetracht.Bei Angehöri-
gen, die zu Beginn des Wirtschaftsjahrs das 15.,
nicht aber das 18. Lebensjahr vollendet haben, ist der
Wert der Arbeitsleistung mit der Hälfte des in Num-
mer1 Buchstabea genanntenBetragsanzusetzen.

sonen nicht voll im Betrieb beschäftigt, so ist ein der
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körperlichenMitarbeitentsprechenderTeıl des nach
Nummer1 Buchstabe a und Nummer2 maßgeben-
den Werts der Arbeitsleistung anzusetzen. Satz 1 gılt
entsprechend bei Minderung der Erwerbsfähigkeit.
Für Angehörige, mit denen Arbeitsverträge abge-
schlossen sind, unterbleibt der Ansatz des Werts der
Arbeitsleistung.

4. Der Wert der korperlichen Mitarbeit der Person, dıe
den Haushalt führt, vermindert sich für jede im Haus-
halt voll beköstigte und untergebrachte Person um
20 vom Hundert.

5. Der Wert der Arbeitsleistung des Betriebsinhabers
und der Angehörigen kann höchstens für die nach Art
undGrößedesBetriebsangemesseneZahlvonVoll-
arbeitskräften angesetzt werden. Entgeltlich
beschäftigte Vollarbeitskräfte sind entsprechend der
Dauerihrer Beschäftigung auf die angemessene Zahl
der Arbeitskräfte anzurechnen. Je Hektar dürfen
höchstens 0,07 Vollarbeitskräfte berücksichtigt wer-
den.

(6) Pachtzinsen sind abziehbar, soweit sie den auf die
zugepachteten Flächen nach Absatz 4 Nr. 2 und 4 ent-
fallenden Grundbetrag nicht übersteigen. Eihgenom-
mene Pachtzinsen sind anzusetzen, wenn sie zu den
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft gehören.

(7) Der NutzungswertderWohnungdes Betriebsin-
habers ist mit einem Achtzehntel des im Einheitswert
besonders ausgewiesenen Wohnungswerts anzuset-
zen. ImFall derZupachtungeinesWohngebäudeskon-
nen die hierauf entfallenden Pachtzinsen bis zur Höhe
von einem Achtzehntel des Wohnungswerts abgezogen
werden.
(8) In den Durchschnittssatzgewinn nach den Absät-

zen 4 bis 7 sind auch Gewinne, soweit sie insgesamt

1. Sonderkulturen, weinbaulicher Nutzung, gärtnerı-
scher Nutzung, sonstiger land- und forstwirtschaftli-
cher Nutzung, Nebenbetrieben, Abbauland sowie
Geringstland,wenndiehierfürnachdenVorschriften
des Bewertungsgesetzes ermittelten Werte zuzüg-
lichoderabzüglichdersichnachAbsatz4 Nr.4 erge-
benden Werte 2000 Deutsche Mark übersteigen,

2. forstwirtschaftlicher Nutzung
3. Betriebsvorgängen, dıe bei der Feststellung des Aus-

gangswertsnachAbsatz4 nichtberücksichtigtwor-
den sind,

4. der Veräußerungoder Entnahmevon Grund und
Boden; hierbei sind 8 4 Abs.3 sowie 8 55 entspre-
chend anzuwenden.

8 14
Veräußerung des Betriebs

Zu den Einkünftenaus Land- una Forstwirtschaft
gehören auch Gewinne, die bei der Veräußerung eines
land- oder forstwirtschaftlichenBetriebs oder Teilbe-
triebs oder eines Anteils an einem land- und forstwirt-
schaftlichenBetriebsvermögenerzielt werden. $ 16
Abs. 1Nr.1 letzterHalbsatzundAbs. 2 bis4 giltmitder
Maßgabe entsprechend, daß der Freibetrag nach $ 16
Abs. 4 nicht zu gewähren ist, wenn der Freibetrag nach
8 14a Abs. 1 gewährt wird.

814a
Vergünstigungen bei der Veräußerung

bestimmterland- und forstwirtschaftlicherBetriebe
(1) Veräußert ein Steuerpflichtiger nach dem 30. Juni

1970 und vor dem 1. Januar 1986 seinen land- und
forstwirtschaftlichen Betrieb im ganzen so wird auf
AntragderVeräußerungsgewinn(816Abs. 2) nurinso-
weit zur Einkommensteuer herangezogen als er den
Betrag von 60 000 Deutsche Mark übersteigt, wenn

Wirtschaftswert ($ 46 Bewertungsgesetz) des
Betriebs30000 DeutscheMark nichtübersteigt,

2. dieEinkünftedes SteuerpflichtigenimSinnedes 8 2
Abs. 1 Nr.2 bis 7 in dendemVeranlagungszeitraum
der Veräußerung vorangegangenenbeiden Ver-
anlagungszeiträumen jeweils den Betrag von 18 000
DeutscheMarknichtüberstiegenhaben.Bei Ehegat-
ten, die nicht dauernd getrennt leben, gilt Satz 1 mit
der Maßgabe,daß die Einkünftebeider Ehegatten
zusammen jeweils 36000 Deutsche Mark nicht
überstiegen haben. .

Ist imZeitpunktder Veräußerungein nach Nummer1
maßgebenderWirtschaftswertnicht festgestelltoder
sind bis zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für
eineWertfortschreibungerfüllt,so ist derWertmaßge-
bend, der sich für den Zeitpunkt der Veräußerung als
Wirtschaftswertergebenwürde.
(2) Der Anwendungdes Absatzes 1 und des $ 34

Abs. 1 steht nicht entgegen, wenn die zum land- und
forstwirtschaftlichen Vermögen gehörenden Gebäude
mitdemdazugehörigenGrundundBodennichtmitver-
außert werden. In diesem Fall gelten die Gebäude mit
dem dazugehörigen Grund und Boden als entnommen.
Der Entnahmegewinn bleibt außer Ansatz, soweit er auf
dieWohnung(8 13Abs. 2Nr.2) unddendazugehörigen
GrundundBodenentfällt,wennderSteuerpflichtigeim
Anschluß an die Veräußerungdes Betriebsdie Woh-
nung mindestens zwei Jahre selbst bewohnt und in
dieser Zeit nicht veräußert.

(8) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des
Betriebs, wenn
1. dieVoraussetzungendesAbsatzes1erfülltsindund
2. der Steuerpflichtige seinen land- und forstwirtschaft-

lichen Betrieb zum Zwecke der Strukturverbesse-
rungnachMaßgabedes841Abs.1Buchstabec des
GesetzesübereineAltershilfefürLandwirteabgege-
ben hat und dies durch eine Bescheinigungder
zuständigen Alterskasse nachweist.

8 16 Abs. 3 Sätze 3 und 4 gilt entsprechend.
(4) Veräußert oder entnimmtein Steuerpflichtiger

nach dem 31. Dezember 1979 und vor dem 1. Januar
1986Teiledes zueinemland-undforstwirtschaftlichen
BetriebgehörendenGrundundBodens,so wirdderbei
der Veräußerung oder der Entnahme entstehende
Gewinnauf Antragnur insoweitzur Einkommensteuer
herangezogen,als er denBetragvon60000 Deutsche
Mark übersteigt. Satz 1 ist nur anzuwenden, wenn
1. der.Steuerpflichtige

a) den Veräußerungspreis nach Abzug der Veräuße-
rungskosten innerhalb von 12 Monaten nach der



Veräußerung zur Abfindung weichender Erben
verwendet oder

b) den entnommenen Grund und Boden innerhalb

vorweggenommenen Erbfolge oder zur Abfindung
weichender Erben diesen übereignet und

2. das Einkommen des Steuerpflichtigen ohne Berück-
sichtigung des Freibetrags in dem dem Veranla-
gungszeitraum der Veräußerung oder der Entnahme
vorangegangenen Veranlagungszeitraum den Betrag
von24000DeutscheMarknichtüberstiegenhat;bei
Ehegatten, die nach den 88 26, 26 b zusammen ver-
anlagtwerden,erhöht sich der Betragvon 24000
Deutsche Mark auf 48 000 Deutsche Mark.

Verwendet der Steuerpflichtige den Veräußerungspreis
oder entnimmt er den Grund und Boden nur zu einem
Teil zu den in Satz 2 Nr. 1 angegebenen begünstigten
Zwecken, so ist nur der entsprechende Teil des Ver-
äußerungs-oderEntnahmegewinnssteuerfrei.
(5) Der Freibetrag von 60 000 Deutsche Mark wird

dem Steuerpflichtigen für alle Veräußerungen und Ent-
nahmen nach Absatz 4 in dieser Fassung und für alle
Veräußerungenzur AbfindungweichenderErbennach
Absatz 4 in den vor dem 1. Januar 1977 geltenden Fas-
sungen insgesamt nur einmal gewährt.

b) Gewerbebetrieb
($ 2 Abs. 1 Nr. 2)

815
Einkünfte aus Gewerbebetrieb

(1) Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind
1. Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen. Dazu

gehören auch Einkünfte aus gewerblicher Bodenbe-
wirtschaftung,z. B. aus Bergbauunternehmenund
aus BetriebenzurGewinnungvonTorf,Steinenund
Erden, soweit sie nicht land- oder forstwirtschaftliche
Nebenbetriebe sind;

2. die Gewinnanteileder GesellschaftereinerOffenen
Handelsgesellschaft,einer Kommanditgesellschaft
undeineranderenGesellschaft,bei der derGesell-
schafter als Unternehmer (Mitunternehmer) anzuse-
“henist,unddieVergütungen,diederGesellschafter
vonderGesellschaftfürseineTätigkeitimDienstder
GesellschaftoderfürdieHingabevonDarlehenoder
für die Überlassung von Wirtschaftsgütern bezogen
hat;

3. die Gewinnanteile der persönlich haftenden Gesell-
schafter einer Kommanditgesellschaftauf Aktien,
soweit sie nicht auf Anteile am Grundkapital ent-
fallen, und die Vergütungen, die der persönlich haf-
tende Gesellschafter von der Gesellschaft für seine
TätigkeitimDienstderGesellschaftoderfürdieHin-
gabevonDarlehenoderfür dieÜberlassungvonWirt-
schaftsgüternbezogenhat.
(2) Eine selbständige nachhaltige Betätigung, die mit

derAbsicht,Gewinnzu erzielen,unternommenwirdund
sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen
Verkehrdarstellt,ist Gewerbebetrieb,wenndie Betäti-
gung weder als Ausübung von Land- und Forstwirt-
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schaft noch als Ausübung eines freien Berufs noch als
eine andere selbständige Arbeit anzusehen ist. Eine
durchdieBetätigungverursachteMinderungderSteu-
ernvomEinkommenist keinGewinnimSinnedes Sat-
zes 1.EinGewerbebetriebliegt,wennseineVorausset-
zungen im übrigen gegeben sind, auch dann vor, wenn
die Gewinnerzielungsabsicht nur ein Nebenzweck ist.
(3)VerlusteausgewerblicherTierzuchtodergewerb-

licherTierhaltungdürfenwedermitanderenEinkünften
aus GewerbebetriebnochmitEinkünftenaus anderen
Einkunftsarten ausgeglichen werden; sie dürfen auch
nichtnach8 10d abgezogenwerden.DieVerlustemin-
dernjedochnachMaßgabedes $ 10ddieGewinne,die
der Steuerpflichtige in vorangegangenen und in späte-
ren Wirtschaftsjahren aus gewerblicher Tierzucht oder
gewerblicher Tierhaltung erzielt hat oder erzielt.

815a
Verluste bei beschränkter Haftung

(1) Der einem Kommanditisten zuzurechnende Anteil
amVerlustder Kommanditgesellschaftdarfwedermit
anderen Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Ein-
künften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen wer-
den, soweit ein negatives Kapitalkonto des Kommandi-
tisten entsteht oder sich erhöht; er darf insoweit auch
nicht nach $ 10 d abgezogen werden. Haftet der Kom-
manditistamBilanzstichtagdenGläubigernderGesell-
schaftaufGrunddes $ 171Abs. 1des Handelsgesetz-
buchs, so können abweichend von Satz 1 Verluste des
Kommanditistenbis zur Höhedes Betrags,umdendie
imHandelsregistereingetrageneEinlagedes Komman-
ditistenseine geleisteteEinlageübersteigt,auch aus-
geglichen oder abgezogen werden, soweit durch den
Verlust ein negatives Kapitalkonto entsteht oder sich
erhöht. Satz 2 ist nur anzuwenden, wenn derjenige, dem
derAnteilzuzurechnenist,imHandelsregistereingetra-
gen ist, das Bestehen der Haftung nachgewiesen wird
und eine Vermögensminderung auf Grund der Haftung
nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder nach Art und
Weise des Geschäftsbetriebs unwahrscheinlich ist.

(2) Soweit der Verlust nach Absatz 1 nicht aus-
geglichenoder abgezogenwerdendarf,minderter die
Gewinne, die dem Kommanditisten in späteren Wirt-
schaftsjahrenaus seinerBeteiligungan der Komman-
ditgesellschaftzuzurechnensind.
(3) Soweitein negativesKapitalkontodes Komman-

ditisten durch Entnahmen entsteht oder sich erhöht
(Einlageminderung)und soweit nicht auf Grund der
Entnahmen eine nach Absatz 1 Satz 2 zu berücksichti-
gendeHaftungbestehtoderentsteht,istdemKomman-
ditisten der Betrag der Einlageminderung als Gewinn
zuzurechnen. Der nach Satz 1 zuzurechnende Betrag
darf den Betrag der Anteile am Verlust der Kommandit-

der Einlageminderung und in den zehn vorangegange-
nen Wirtschaftsjahrenausgleichs- oder abzugsfähig
gewesen ist. Wird der Haftungsbetrag im Sinne des
Absatzes 1 Satz 2 gemindert (Haftungsminderung) und
sindimWirtschaftsjahrderHaftungsminderungundden
zehn vorangegangenen Wirtschaftsjahren Verluste
nach Absatz1 Satz2 ausgleichs- oder abzugsfähig
gewesen, so ist dem Kommanditisten der Betrag der
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Haftungsminderung,vermindertumaufGrundder Haf-
tung tatsächlichgeleisteteBeträge,als Gewinnzuzu-
rechnen; Satz 2 gilt sinngemäß. Die nach den Sätzen 1
bis3zuzurechnendenBeträgeminderndieGewinne,dıe
dem Kommanditistenim Wirtschaftsjahrder Zurech-
nung oder in späterenWirtschaftsjahrenaus seiner
BeteiligunganderKommanditgesellschaftzuzurechnen
sind.
(4) Der nach Absatz 1 nicht ausgleichs- oder abzugs-

fähigeVerlusteinesKommanditisten,vermindertumdıe
nach Absatz2 abzuziehendenund vermehrtum die
nach Absatz 3 hinzuzurechnenden Beträge (verrechen-
barer Verlust), ist jährlich gesondert festzustellen.
DabeiistvondemverrechenbarenVerlustdesvorange-
gangenen Wirtschaftsjahrs auszugehen. Zuständig für
den Erlaß des Feststellungsbescheidsist das für die
gesonderteFeststellungdes Gewinns und Verlustes
der GesellschaftzuständigeFinanzamt.Der Feststel-
lungsbescheidkann nur insoweit angegriffenwerden,
als der verrechenbareVerlust gegenüberdem ver-
rechenbaren Verlust des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahrssich veränderthat.
(5) Absatz 1 Satz 1, Absatz 2, Absatz 3 Sätze 1, 2

und4 sowieAbsatz4 geltensinngemäßfürandereUn-
ternehmer,soweitderenHaftungdereinesKommandi-
tistenvergleichbarist, insbesonderefür
1. stille Gesellschafter einer stillen Gesellschaft ım

Sinne des $ 335 des Handelsgesetzbuchs,bei der
der stilleGesellschafterals Unternehmer(Mitunter-
nehmer)anzusehenist,

2. GesellschaftereinerGesellschaftimSinnedes Bür-
gerlichen Gesetzbuchs, bei der der Gesellschafter
als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen ıst,
soweitdieInanspruchnahmedesGesellschaftersfür
Schuldenin ZusammenhangmitdemBetriebdurch
Vertrag ausgeschlossenoder nach:Art undWeise
des Geschäftsbetriebsunwahrscheinlichist,

3. Gesellschafter einer ausländischen Personengesell-
schaft, bei der der Gesellschafter als Unternehmer
(Mitunternehmer)anzusehenist, soweitdieHaftung
desGesellschaftersfürSchuldeninZusammenhang
mit dem Betrieb der eines Kommanditisten oder
eines stillenGesellschaftersentsprichtoder soweit
dieInanspruchnahmedesGesellschaftersfürSchul-
deninZusammenhangmitdemBetriebdurchVertrag
ausgeschlossen oder nach Art und Weise des
Geschäftsbetriebsunwahrscheinlichist,

4. Unternehmer,soweitVerbindlichkeitennurinAbhan-
gigkeitvonErlösenoderGewinnenausderNutzung,
Veräußerung oder sonstigen Verwertung von Wirt-
schaftsgüternzu tilgensind.

816
Veräußerung des Betriebs

(1) Zu den Einkünftenaus Gewerbebetriebgehören
auchGewinne,die erzieltwerdenbei derVeräußerung
1. des ganzen Gewerbebetriebsoder eines Teilbe-
trıebs; als Teilbetriebgilt auch die Beteiligungan
einer Kapitalgesellschaft, wenn die Beteiligung das
gesamte Nennkapital der Gesellschaft oder alle
Kuxe der bergrechtlichenGewerkschaftumfaßt;

2. des Anteils eines Gesellschafters, der als Unterneh-
mer (Mitunternehmer) des Betriebs anzusehen ist
(8 15 Abs. 1 Nr. 2);

3. desAnteilseinespersönlichhaftendenGesellschaf-
ters einer Kommanditgesellschaftauf Aktien ($ 15
Abs. 1 Nr. 3).

(2)VeräußerungsgewinnimSinnedesAbsatzes1 ist
derBetrag,umdenderVeräußerungspreisnachAbzug
derVeräußerungskostendenWertdes Betriebsvermö-
gens (Absatz 1 Nr. 1) oder denWert des Anteils am
Betriebsvermögen(Absatz1Nr.2und3) übersteigt.Der
Wert des Betriebsvermögensoder des Anteils ist für
den Zeitpunktder Veräußerungnach 8 4 Abs. 1 oder
nach$ 5 zu ermitteln.
(3)AlsVeräußerunggiltauchdieAufgabedesGewer-

bebetriebs.Werdendie einzelnendemBetriebgewid-
metenWirtschaftsgüterim Rahmender Aufgabedes
Betriebs veräußert,so sind die Veräußerungspreise
anzusetzen.Werdendie Wirtschaftsgüternichtveräu-
Bert, so ist der gemeine Wert im Zeitpunkt der Aufgabe
anzusetzen.Bei Aufgabe eines Gewerbebetriebs,an
demmehrere Personen beteiligt waren, ist für jeden ein-
zelnenBeteiligtender gemeineWert der Wirtschafts-
güteranzusetzen,die er bei der Auseinandersetzung
erhalten hat.
(4) Der Veräußerungsgewinnwird zur Einkommen-

steuernurherangezogen,soweiterbeiderVeräußerung
des ganzenGewerbebetriebs30000 Deutsche Mark
undbei derVeräußerungeines Teilbetriebsodereines
AnteilsamBetriebsvermögendenentsprechendenTeil
von 30000 DeutscheMark übersteigt.Der Freibetrag
ermäßigtsich um den Betrag, um den der Veräuße-
rungsgewinnbei derVeräußerungdes ganzenGewer-
bebetriebs100000 DeutscheMark und beider Ver-
äußerungeines Teilbetriebs oder eines Anteils am
Betriebsvermögen den entsprechenden Teil von
100000 DeutscheMark übersteigt.An die Stelle der
Beträge von 30000 Deutsche Mark tritt jeweils der
Betragvon 120000 DeutscheMark und an die Stelle
der Beträgevon 100000 DeutscheMark jeweils der
Betragvon300000 DeutscheMark,wennder Steuer-
pflichtigenachVollendungseines55.Lebensjahrsoder
wegen dauernderBerufsunfähigkeitseinen Gewerbe-
betrieb veräußert oder aufgibt.

817
Veräußerungvon Anteilenan Kapitalgesellschaften

bei wesentlicherBeteiligung
(1) Zu den Einkünftenaus Gewerbebetriebgehört

auchderGewinnaus derVeräußerungvonAnteilenan
einerKapitalgesellschaft,wenn der Veräußererinner-
halbder letztenfünfJahre amKapitalderGesellschaft
wesentlichbeteiligtwar unddie innerhalbeinesVeran-
lagungszeitraumsveräußertenAnteile 1 vom Hundert
des Kapitals der Gesellschaft übersteigen.Anteilean
einerKapitalgesellschaftsind Aktien,Anteilean einer
GesellschaftmitbeschränkterHaftung,Kuxe, Genuß-
scheineoderähnlicheBeteiligungenundAnwartschaf-
ten auf solche Beteiligungen.EinewesentlicheBeteili-
gung ist gegeben, wenn der Veräußerer an der Gesell-
schaft zu mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittel-
bar beteiligtwar. Hat der Veräußererden veräußerten



Anteil innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veräuße-
rung ınentgeltlich erworben, so gilt Satz 1 entspre-
chend, wenn der Veräußerer zwar nicht selbst, aber der
Rechtsvorgänger oder, sofern der Anteil nacheinander
unentgeltlich übertragen worden ist, einer der Rechts-
vorgänger innerhalb der letzten fünf Jahre wesentlich
beteiligt war.

(2)VeraußerungsgewinnimSinnedesAbsatzes1 ist
der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug
der Veräußerungskosten die Anschaffungskosten über-
steigt. Hat der Veräußerer den veräußerten Anteil unent-
geltlich erworben, so sind als Anschaffungskosten des
Anteils die Anschaffungskosten des Rechtsvorgängers
maßgebend, der den Anteil zuletzt entgeltlich erworben
hat.

(3) Der Veräußerungsgewinnwird zur Einkommen-
steuer nur herangezogen, soweit er den Teil von 20 000
DeutscheMark übersteigt,der demveräußertenAnteil
an der Kapitalgesellschaft entspricht. Der Freibetrag
ermäßigt sich um den Betrag, um den der Veräuße-
rungsgewinn den Teil von 80 000 Deutsche Mark über-
steigt, der dem veräußerten Anteil an der Kapitalgesell-
schaftentspricht. '

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwen-
den, wenn eine Kapitalgesellschaft aufgelöst wird oder
wenn ihr Kapital herabgesetzt und zurückgezahlt wird,
soweit die Rückzahlungnicht als Gewinnanteil(Divi-
dende) gilt. In diesen Fällen ist als Veräußerungspreis
der gemeine Wert des dem Steuerpflichtigen zugeteil-
tenoderzurückgezahltenVermögensderKapitalgesell-
schaft anzusetzen, soweit es nicht nach 8 20 Abs. 1
Nr. 1 oder 2 zu den Einnahmenaus Kapitalvermögen
gehört.

c) Selbständige Arbeit
($ 2 Abs. 1 Nr.3)

818
(1) Einkünfteaus selbständigerArbeıtsind

ruflichen Tätigkeit gehören die selbständig ausge-
übte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstelle-
rische, unterrichtendeoder erzieherischeTätigkeit,
die selbständige Berufstätigkeit der Ärzte, Zahn-
ärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patent-
anwälte,Vermessungsingenieure,Ingenieure,Archi-
tekten, Handelschemiker, Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater, beratenden Volks- und Betriebswirte, verei-
digten Buchprüfer (vereidigtenBücherrevisoren),
Steuerbevollmächtigten,Heilpraktiker, Dentisten,
Krankengymnasten, Journalisten, Bildberichterstat-
ter, Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und ähnlicher
Berufe. Ein Angehöriger eines freien Berufs im Sinne
der Sätze 1 und 2 ist auch dann freiberuflich tätig,
wenn er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter
Arbeitskräfte bedient; Voraussetzung ist, daß er auf
Grund eigener Fachkenntnisse leitend und eigenver-
antwortlich tätig wird. Eine Vertretung im Fall vor-
übergehender Verhinderung steht der Annahme
einer leitenden und eigenverantwortlichen Tätigkeit
nicht entgegen;
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2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen Lotterie,
wennsienichtEinkünfteausGewerbebetriebsind;

3. Einkünfteaus sonstiger selbständigerArbeit,z. B.
Vergütungen für die Vollstreckung von Testamenten,
für Vermögensverwaltungund für die Tätigkeitals
Aufsichtsratsmitglied.
(2) Einkünfte nach Absatz 1 sind auch dann steuer-

pflichtig,wenn es sich nur um eine vorübergehende
Tätigkeithandelt. \
(3)ZudenEinkünftenausselbständigerArbeitgehört

auchderGewinn,derbeiderVeräußerungdes Vermö-
gens oder eines selbständigenTeils des Vermögens
oder eines Anteils am Vermögenerzieltwird,das der
selbständigen Arbeit dient. $ 16 Abs. 1 Nr. 1 letzter
HalbsatzundAbs. 2 bis 4 gilt entsprechend.
(4)BeiderErmittlungdesEinkommenswerden5vom

HundertderEinnahmenaus freierBerufstätigkeit,höch-
stens jedoch 1200 DeutscheMark jährlich,abgesetzt,
wenn die Einkünfteaus der freienBerufstätigkeitdie
anderenEinkünfteüberwiegen.
(5) 8 15 Abs. 1 Nr. 2 undAbs. 2 Sätze 2 und3 und

8 15 a sind entsprechend anzuwenden.

d) Nichtseibständige Arbeit
(8 2 Abs. 1 Nr.4)

819
(1) Zu den Einkünftenaus nichtselbständigerArbeit

gehören
1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen,Tantiemen und

andereBezügeundVorteile,die für eine Beschäfti-
gung im Öffentlichen oder privaten Dienst gewährt
werden;

2. Wartegelder,Ruhegelder,Witwen- undWaisengel-
der und andereBezüge und Vorteile aus früheren
Dienstleistungen.

Es ist gleichgültig,ob es sich umlaufendeoderumein-
maligeBezügehandeltundob einRechtsanspruchauf
sie besteht.
(2) Von Versorgungsbezügenbleibt ein Betrag in

Höhe von 40 vomHundertdieser Bezüge,höchstens
jedochinsgesamteinBetragvon4 800DeutscheMark
im Veranlagungszeitraum, steuerfrei (Versorgungs-
Freibetrag). Versorgungsbezüge sind Bezüge und Vor-
teile aus früherenDienstleistungen,die
1. als Ruhegehalt,Witwen- oder Waisengeld,Unter-

haltsbeitragoderals gleichartigerBezug
a) auf Grund beamtenrechtlicher oder entsprechen-

der gesetzlicher Vorschriften,
b) nach beamtenrechtlichenGrundsätzenvon Kör-

perschaften, Anstalten oder Stiftungen des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen
VerbändenvonKörperschaften

oder
2. in anderenFällen wegen Erreichens einer Alters-

grenze,Berufsunfähigkeit,Erwerbsunfähigkeitoder
als Hinterbliebenenbezügegewährtwerden;Bezüge,
dıe wegen Erreichens einer Altersgrenzegewährt



werden, gelten erst dann als Versorgungsbezüge,
wenn der Steuerpflichtige das 62. Lebensjahr oder,
wenn er Schwerbehinderter ist, das 60. Lebensjahr
vollendet hat.

(3) Vom Arbeitslohn, der dem Arbeitnehmer in der Zeit
vom 8. November bis 31. Dezember aus seinem ersten
Dienstverhältnis zufließt, ist ein Betrag von 600 Deut-
sche Mark abzuziehen (Weihnachts-Freibetrag). Bei
einer Veranlagung zur Einkommensteuer und beim
Lohnsteuer-Jahresausgleich ist der Weihnachts-Frei-
betrag auch zu berücksichtigen, wenn der Arbeitnehmer
in.dergenanntenZeit keinenArbeitsiohnbezogenhat.
(4) Vom Arbeitslohn ist außerdem ein Betrag von

480 Deutsche Mark im Kalenderjahr abzuziehen
(Arbeitnehmer-Freibetrag).

(5) Die Freibeträge nach den Absätzen 3 und 4 dürfen
zusammen nur bis zur Höhe des um einen etwaigen
Freibetrag nach Absatz 2 gekürzten Arbeitslohns abge-
zogen werden.

819a
Überlassung von Vermögensbeteiligungen an

Arbeitnehmer

(1) Erhält ein Arbeitnehmer im Rahmen eines gegen-
wärtigenDienstverhältnissesunentgeltlichoderverbil-
ligt Kapitalbeteiligungen oder Darlehnsforderungen
(Vermögensbeteiligungen) nach Absatz 3, so ist der
Vorteil steuerfrei, soweit er nicht höher als der halbe
Wert der Vermögensbeteiligung (Absatz 6) ist und ins-
gesamt 300 Deutsche Mark imKalenderjahr nicht über-
steigt. Voraussetzung ist die Vereinbarung, daß bis zum
Ablauf einer Frist von sechs Jahren (Sperrfrist) Vermö-
gensbeteiligungen nach Absatz 3 Nr. 1 bis 4 festgelegt
werden und über Vermögensbeteiligungen nach Absatz
3.Nr. 5 bis 8 nicht durch Rückzahlung, Abtretung, Belei-
hung oder in anderer Weise verfügt werden darf.
(2) Die Sperrfrist beginnt am 1. Januar, wenn der

Arbeitnehmer die Vermögensbeteiligung vor dem 1. Juli,
und am 1. Juli, wenn er die Vermögensbeteiligung nach
dem 30. Juni des Kalenderjahrs erhalten hat. Wird vor
Ablauf der Sperrfrist die Festlegung einer Vermögens-
beteiligung aufgehoben oder über eine Vermögensbe-
teiligung verfügt, ist eine Nachversteuerung durchzu-
führen; eine Nachversteuerung unterbleibt, wenn
1. der Arbeitnehmer oder sein von ihm nicht dauernd

getrennt lebender Ehegatte nach Erhalt der Vermö-
gensbeteiligung gestorben oder völlig erwerbsunfä-
hig geworden ist oder

2. derArbeitnehmernachErhaltderVermögensbeteili-
gung arbeitslos geworden ist und die Arbeitslosigkeit
mindestens ein Jahr lang ununterbrochen bestanden
hat undimZeitpunktder vorzeitigenAufhebungder
Festlegung oder vorzeitigen Verfügung noch besteht
oder

3. der Arbeitnehmer nach Erhalt der Vermögensbeteili-
gung, aber vor der vorzeitigen Verfügung geheiratet
hatundimZeitpunktdervorzeitigenVerfügungmin-
destens zwei Jahre seit Beginn der Sperrfrist vergan-
gen sind oder |

4. der Arbeitnehmer nach Erhalt der Vermögensbeteili-
gung unter Aufgabe der nichtseibständigen Arbeit

eine Erwerbstätigkeit, die nach $ 138 Abs. 1 der
AbgabenordnungdemFinanzamtmitzuteilenist,auf-
genommen hat.

(3) Vermögensbeteiligungensind
1. Aktien, die vom Arbeitgeber oder von Unternehmen

mit Sitz und Geschäftsleitungim Geltungsbereich
dieses Gesetzes ausgegebenwerden oder die an
einer deutschen Börse zum amtlichen Handel zuge-
lassen oder in den geregeltenFreiverkehreinbezo-
gen sind,

die von Unternehmen mit Sitz und Geschäftsleitung
im Geltungsbereich dieses Gesetzes ausgegeben
werden, wenn im Fall von Namensschuldverschrei-
bungen des Arbeitgebers auf dessen Kosten die
Ansprüche des Arbeitnehmers aus der Schuldver-
schreibung durch ein Kreditinstitut verbürgt oder
durcheinVersicherungsunternehmenprivatrechtlich
gesichertsind unddas KreditinstitutoderVersiche-
rungsunternehmen 'im Geltungsbereich dieses
Gesetzes zumGeschäftsbetriebbefugtist,

GeschäftsleitungimGeltungsbereichdieses Geset-
zes als Wertpapiere ausgegeben werden und mit
denen das Recht am Gewinn eines Unternehmens
verbunden ist, wenn der Arbeitnehmer nicht als Mit-
unternehmer im Sinne des $ 15 Abs. 1 Nr. 2 anzuse-
henist,

gen, die von Kapitalanlagegesellschaften im Sinne
des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften
ausgegeben werden, wenn nach dem Rechen-
schaftsberichtfür das vorletzteGeschäftsjahrvor
dem Jahr des Erhalts des Anteilscheins der Wert der .
AktienimWertpapier-Sondervermögen70vomHun-
dert des Werts der in diesem Sondervermögen
befindlichen Wertpapiere nicht unterschreitet; für '
neu aufgelegte Wertpapier-Sondervermögen ist für
das erste und zweite Geschäftsjahr der erste
Rechenschaftsberichtoder die erste Bekanntma-
chung nach 8 25 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes über
Kapitalanlagegesellschaften nach Auflegung des
Sondervermögensmaßgebend,

Sitz und Geschäftsleitung im Geltungsbereich
dieses Gesetzes,

& 335 des Handelsgesetzbuchs an einem Handels-
geschäftmitSitz undGeschäftsleitungimGeltungs-
bereich dieses Gesetzes, wenn der Arbeitnehmer
nichtals MitunternehmerimSinne des $ 15 Abs. 1
Nr. 2 anzusehen ist,

auf dessen Kosten die Ansprüche des Arbeitneh-
mersausdemDarlehnsvertragdurcheinKreditinsti-
tutverbürgtoderdurcheinVersicherungsunterneh-
men privatrechtlich gesichert sind und das Kreditin-
stitutoderVersicherungsunternehmenimGeltungs-
bereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb
befugtist,



8. Genußrechte am Unternehmen des Arbeitgebers mit
Sitz und Geschäftsleitung im Geltungsbereich
dieses Gesetzes, wenn damit das Recht am Gewinn
dieses Unternehmens verbunden ist, der Arbeitneh-
mer nicht als Mitunternehmer im Sinne des & 15
Abs. 1 Nr. 2 anzusehen ist und über die Genußrechte
keine Genußscheinenach Nummer3 ausgegeben
werden.

(4) Der Überlassung von Vermögensbeteiligungen
nach Absatz 3 Nr. 3, 6 bis 8 bei einer Genossenschaft
mit Sitz und Geschäftsleitung im Geltungsbereich
dieses Gesetzes stehen & 19 und eine Festsetzung
durch Statut nach $ 20 des Gesetzes betreffenddie
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften nicht ent-
gegen.
(5) Werden Darlehnsforderungen nach Absatz 3

Nr. 7 in Tarifverträgen vereinbart, so kann derArbeitge-
ber sich hiervonbefreien,wenn er demArbeitnehmer
anstellederDarlehnsforderungeineanderegleichwer-
tige Vermögensbeteiligung nach Absatz 3 zuwendet;
sofern der Arbeitnehmer dies verlangt, sind dabei min-
destens zwei verschiedene Formen der Vermögensbe-
teiligungnachAbsatz3Nr. 1bis6und8,vondenenmin-
destens eine keine Vermögensbeteiligung am Unter-
nehmendes Arbeitgebersist, zur Auswahlanzubieten.
(6) Als Wert der Vermögensbeteiligung ist der

gemeine Wert anzusetzen. Vermögensbeteiligungeni im
SinnedesAbsatzes3 Nr.1 bis 3,dieamTag derÜber-
lassungan einerdeutschenBörse zumamtlichenHan-
del zugelassen sind, werden vorbehaltlich des Satzes 5
mit dem niedrigsten an diesem Tag für sie im amtlichen
Handel notierten Kurs angesetzt. Liegt am Tag der
ÜberlassungeineNotierungnichtvor,so ist der letzte
innerhalb von 30 Tagen vor diesem Tag im amtlichen
HandelnotierteKurs maßgebend.DieSätze2und3gel-
ten entsprechend für Vermögensbeteiligungen imSinne
des Absatzes 3 Nr. 1 bis 3, die nur in den geregelten
Freiverkehr einbezogen sind. Überläßt eine Aktienge-
sellschaftodereineKommanditgesellschaftaufAktien
ihren Arbeitnehmern eigene Aktien, so tritt an die Stelle
des Tages der Überlassungi im Sinne der Sätze 2 bis 4
der Tag der Beschlußfassung über die Überlassung. Der
Wert von Vermögensbeteiligungen im Sinne des Absat-
zes 3Nr. 4wirdmitdemAusgabepreisamTagderÜber-
lassung angesetzt. Der Wert von Vermögensbeteiligun-
gen imSinne des Absatzes 3 Nr. 5 bis 7 wirdmitdem
Nennbetrag angesetzt, wenn nicht besondere
Umstände einen höheren oder niedrigeren Wert begrün-
den.

(7) Der Gewährung eines geldwerten Vorteils im
Sinne des Absatzes 1 Satz 1 werden gleichgestellt
zweckgebundene Geldieistungen des Arbeitgebers für
den Erwerb von Vermögensbeteiligungen im Sinne des
Absatzes 3 durchdenArbeitnehmeran Unternehmen,
die vor dem 1.Januar 1984 gegründet wurden und deren
SatzungoderGesellschaftsvertragdie Beteiligungam
Unternehmen des Arbeitgebers vorsieht, wenn die Geld-
leistungeninnerhalbeines Monatsvor oder nach dem
Erwerb- jedoch vor dem 1.Januar 1987 - gegeben wer-
den.DabeisindalsWertderVermögensbeteiligungdie
Aufwendungen des Arbeitnehmers anzusetzen.

(8) Durch Rechtsverordnung können Vorschriften
erlassen werden über

Absatz 3Nr. 1 bis 4 und die Art der Festlegung,

SicherungderNachversteuerung,

e) Kapitalvermögen.
(8 2 Abs. 1 Nr.5)

820
(1) Zu denEinkünftenaus Kapitalvermögengehören

stigeBezügeausAktien,Kuxen,Genußscheinen,mit
denen das Recht am Gewinn und Liquidationserlös
einer Kapitalgesellschaft verbunden ist, aus Anteilen
an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, an
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften,Kolo-
nialgesellschaften und an bergbautreibenden Verei-
nigungen,die die Rechte einer juristischenPerson
haben. Die Bezüge gehören nicht zu den Einnahmen,
soweit sie aus Ausschüttungeneinerunbeschränkt
steuerpflichtigen Körperschaft stammen, für die
Eigenkapitalim Sinne des $ 30 Abs. 2 Nr. 4 des
Körperschaftsteuergesetzes als verwendet gilt;

oder nach der Auflösung unbeschränkt steuerpflich-
tiger Körperschaften oder Personenvereinigungen im
Sinne der Nummer 1 anfallen, soweit bei diesen für
Ausschüttungen verwendbares Eigenkapital im
Sinne des $ 29 des Körperschaftsteuergesetzes als
verwendet gilt und die Bezüge nicht zu den Einnah-
men im Sinne der Nummer 1 gehören. Nummer 1
Satz 2 gilt entsprechend;

den $$ 36b bis 36e dieses Gesetzes oder nach 8 52
des Körperschaftsteuergesetzeszu vergütende
Körperschaftsteuer. Die anzurechnende oder zu ver-
gütende Körperschaftsteuer gilt außer in den Fällen
des$36e diesesGesetzesunddes$ 52desKörper-
schaftsteuergesetzes als zusammen mitden Einnah-
men imSinne der Nummern 1 oder 2 oder des Absat-
zes 2 Nr. 2 Buchstabea bezogen;

werbe als stiller Gesellschafter und aus partiari-
schen Darlehen, es sei denn, daß der Gesellschafter
oder Darlehnsgeber als Mitunternehmer anzusehen
ist. Auf Anteile des stillen Gesellschafters amVerlust
des Betriebsist $ 15a sinngemäßanzuwenden;

Renten aus Rentenschulden. Bei Tilgungshypothe-
ken und Tilgungsgrundschulden ist nur der Teil der
Zahlungen anzusetzen, der als Zins auf den jeweili-
gen Kapitalrest entfällt;

sen aus den Sparanteilen, die in den Beiträgen zu
Versicherungen auf den Erlebens- oder Todesfall
enthaltensind. Dies gilt nicht für Zinsen aus Ver-
sicherungenimSinne des $ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buch-
stabe.b, die mitBeiträgenverrechnetoder im Ver-
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sicherungsfall oder im Fall des Rückkaufs des Ver-
trags nach Ablauf von zwölf Jahren seit dem Ver-
tragsabschluß ausgezahlt werden. Die Sätze 1 und 2
sind auf Kapitalerträge aus fondsgebundenen

7. Zinsen imSinne des 8 57 Abs. 3 des Aktiengesetzes;
8. Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art,

z.B. aus Einlagen und Guthaben bei Kreditinstituten,
aus Darlehen und Anleihen;

9. Diskontbeträge vonWechseln undAnweisungen ein-
schließlich der Schatzwechsel.

(2) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören
auch
1. besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den in

Absatz 1 bezeichneten Einnahmen oder an deren
Stelle gewährt werden;

2. Einnahmenaus derVeräußerung
a) von Dividendenscheinen und sonstigen Ansprü-

chen durch den Anteilseigner,
b) von Zinsscheinen durch den Inhaber der Schuld-

verschreibung,
wenn die dazugehörigen Aktien, sonstigen Anteile
oder Schuldverschreibungen nicht mitveräußertwer-
den. Anteilseigner ist derjenige, dem nach $ 39 der
Abgabenordnung die Anteile an dem Kapitalver-
mögen im Sinne.des Absatzes 1 Nr. 1 zuzurechnen
sind. Sind einem Nießbraucher oder Pfandgläubiger
die Einnahmen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 oder 2
zuzurechnen, so gilt er als Anteilseigner;

3. Einnahmenaus derVeräußerungvonZinsscheinen,
wenn die dazugehörigen Schuldverschreibungen
mitveräußert werden und das Entgelt für die auf den
Zeitraum bis zur Veräußerung der Schuldverschrei-
bung entfallenden Zinsen des laufenden Zinszah-
lungszeitraums (Stückzinsen) besonders in Rech-
nung gestellt ist. Die bei der Einlösung oder Weiter-
veräußerung der Zinsscheine vom Erwerber der Zins-
scheine vereinnahmten Zinsen sind um das Entgelt
für denErwerbderZinsscheinezu kürzen.

DieNummern2 und3 geltensinngemäßfürdieEinnah-
men aus der Abtretung von Dividenden- oder Zinsan-
sprüchen oder sonstigen Ansprüchen im Sinne der
Nummer 2, wenn die dazugehörigen Anteilsrechte oder
Schuldverschreibungen nicht in einzelnen Wertpapie-
ren verbrieft sind. Satz 2 gilt auch bei der Abtretung von
Zinsansprüchen aus Schuldbuchforderungen, die in ein
öffentlichesSchuldbucheingetragensind.

(3) Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2
bezeichneten Art zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger
Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung gehören,
sind sie diesen Einkünften zuzurechnen.
(4)BeiderErmittlungderEinkünfteausKapitalvermö-

genist nachAbzugderWerbungskosteneinBetragvon
300 Deutsche Mark abzuziehen (Sparer-Freibetrag).
Ehegatten, die zusammen veranlagt werden, wird ein
gemeinsamer Sparer-Freibetrag von 600 Deutsche
Mark gewährt.Der gemeinsameSparer-Freibetragist
bei der Einkunftsermittlung bei jedem Ehegatten je zur
Hälfte abzuziehen; sind die um die Werbungskosten

geminderten Kapitalerträge eines Ehegatten niedriger
als300DeutscheMark,so istderanteiligeSparer-Frei-
betrag insoweit, als er die um die Werbungskosten
geminderten Kapitalerträge dieses Ehegatten über-
steigt, beim anderen Ehegatten abzuziehen. Der Sparer-
Freibetrag und der gemeinsame Sparer-Freibetrag dür-
fen nicht höher sein als die um die Werbungskosten
geminderten Kapitalerträge.

f}Vermietung und Verpachtung
(8 2 Abs. 1 Nr.6)

S21
(1) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sind

1. Einkünfte aus Vermietungund Verpachtungvon
unbeweglichem Vermögen, insbesondere von
Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen, Schiffen,
dieineinSchiffsregistereingetragensind,undRech-
ten, die den Vorschriftendes bürgerlichenRechts
über Grundstücke unterliegen (z. B. Erbbaurecht,
Erbpachtrecht,Mineralgewinnungsrecht);

2. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von
Sachinbegriffen, insbesondere von beweglichem Be-
triebsvermögen;

3. Einkünfte aus zeitlich begrenzter Überlassung von
Rechten, insbesondere von schriftstellerischen,
künstlerischen und gewerblichen Urheberrechten,
von gewerblichen Erfahrungen und von Gerechtigkei-
ten und Gefällen;

4. EinkünfteausderVeräußerungvonMiet-undPacht-
zinsforderungen, auch dann, wenn die Einkünfte im
Veräußerungspreis von Grundstücken enthalten sind
und die Miet- oder Pachtzinsen sich auf einen Zeit-.
raum beziehen, in dem der Veräußerer noch Besitzer
war.

& 15a ist sinngemäß anzuwenden.

(2) Zu denEinkünftenaus VermietungundVerpach-
tung gehörtauch der Nutzungswertder Wohnungim
eigenenHausoderderNutzungswerteinerdemSteuer-
pflichtigen ganz oder teilweise unentgeltlich überlasse-
nen Wohnung einschließlich der zugehörigen sonstigen
Räume und Gärten.

(3) Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2 bezeichne-
ten Art sind Einkünftenaus anderen Einkunftsarten
zuzurechnen, soweit sie zu diesen gehören.

821a
Pauschalierung des Nutzungswerts

der selbstgenutzten Wohnung im eigenen Haus

(1) BeieinerWohnungimeigenenEinfamilienhausim
Sinne des $ 75 Abs. 5 des Bewertungsgesetzes wird
derNutzungswert(8 21Abs. 2) aufGrunddesEinheits-
werts des Grundstücks ermittelt. Satz 1 gilt auch bei
einer Wohnung in einem eigenem Haus, das kein Ein-
familienhaus ist. Satz 2 ist nicht anzuwenden, wenn der
Steuerpflichtige in dem eigenen Haus mindestens eine



Wohnungodereineanderenals Wohnzweckendie-
nendeEinheitvonRäumen
1. zur dauernden Nutzung vermietet hat oder
2. innerhalbvon sechs Monaten nach Fertigstellung

oder Anschaffung des Hauses, nach Beendigung
einer Vermietung oder nach Beendigung der Selbst-
nutzung zur dauernden Nutzung vermietet oder

3. zu gewerblichenoder beruflichenZwecken selbst
nutzt oder zu diesen Zwecken unentgeltlich überläßt
und der zu gewerblichen oder beruflichen Zwecken
genutzte Teil des Hauses mindestens 3314vom Hun-
dertder gesamtenNutzflächedes Hauses beträgt.

Als Grundbetrag für den Nutzungswert ist 1 vom Hun-
dertdes maßgebendenEinheitswertsdes Grundstücks
anzusetzen. Liegen die Voraussetzungen der Sätze 1

ist nur der Teil des Grundbetrags anzusetzen, der auf
die vollen Kalendermonate entfällt, in denen diese Vor-
aussetzungen vorliegen.

(2) Maßgebend ist der Einheitswert für den letzten
Feststellungszeitpunkt (Hauptfeststellungs-, Fort-
schreibungs-oderNachfeststellungszeitpunkt),dervor
dem Beginn des Kalenderjahrs liegt oder mit dem
Beginn des Kalenderjahrs zusammenfällt, für das der
Nutzungswert zu ermitteln ist. Ist das Einfamilienhaus
oder das andere Haus erst innerhalb des Kalenderjahrs
fertiggestellt worden, für das der Nutzungswert zu ermit-
teln ist, so ist der Einheitswertmaßgebend,der zuerst
für das Einfamilienhaus oder das andere Haus festge-
stellt wird.

(3) Von dem Grundbetrag dürfen nur abgesetzt wer-
den:
1. die mit der Nutzung des Grundstücks zu Wohnzwek-

ken in wirtschaftlichemZusammenhangstehenden
Schuldzinsen bis zur Höhe des Grundbetrags;

2. erhöhte Absetzungen, die bei dem Einfamilienhaus
oder demanderen Haus in Anspruch genommen wer-
den, nach Abzug der Schuldzinsen im Sinne der
Nummer1; Absetzungenfür Abnutzungnach 8 7
Abs. 5 dürfen von dem Grundbetrag nicht abgesetzt
werden.
(4) Bei einem Haus im Sinne des Absatzes 1, für

das der Antrag auf Baugenehmigungnach dem
30. September 1982 gestellt worden ist und das vom
Steuerpflichtigenvor dem 1. Januar 1987 hergestellt
oder angeschafft worden ist, können die mitder Nutzung
des Grundstücks zu Wohnzwecken in wirtschaftlichem
Zusammenhang stehenden Schuldzinsen im Jahr der
Herstellung oder Anschaffung und in den beiden folgen-
den Kalenderjahrenüber die Höhe des Grundbetrags
hinaus bis zur Höhe von jeweils 10 000 Deutsche Mark
von dem nach Absatz 3 Nr. 1 gekürzten Grundbetrag
abgesetzt werden. Soweit der Schuldzinsenabzug nach
Satz 1 nicht in vollem Umfang im Erstjahr in Anspruch
genommen werden kann, kann er in dem dritten auf das
Jahr der Herstellung oder Anschaffung folgenden
Kalenderjahr nachgeholt werden. Voraussetzung für die
Anwendung des Satzes 1 im Falle der Anschaffung ist,
daß der Steuerpflichtige das Haus bis zum Ende des
Jahres der Fertigstellung angeschafft hat. Die Sätze 1
bis 3 gelten entsprechend bei einem Haus, für das der
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Bauantragvor dem 1. Oktober 1982 gestellt und bei
dem mit den Bauarbeiten nach dem 30. September
1982 begonnen worden ist. Satz 1 gilt entsprechend für
Schuldzinsen, die mit den Herstellungskosten für Aus-
bautenundErweiterungenaneinemHaus imSinnedes
Absatzes 1 inwirtschaftlichem Zusammenhang stehen,
wenn mit den Arbeiten für den Ausbau oder die Erwei-
terung nach dem 30. September 1982 begonnen wor-
den ist undder Ausbau oder die Erweiterungvor dem
1. Januar 1987 fertiggestellt worden ist. An die Stelle
des Antrags auf Baugenehmigung tritt die Bauanzeige,
wenn diese baurechtlich ausreicht. Satz 5 ist nicht an-
zuwenden,wennbei einemHaus imSinne des Absat-
zes 1SchuldzinsennachSatz 1oder5 abgezogenwor-
den sind.

(5) Dient das Grundstück teilweise eigenen gewerb-
lichen oder beruflichen Zwecken oder wird das Grund-
stück teilweise zu diesen Zwecken unentgeltlich über-
lassen und liegen die Voraussetzungen des Absatzes 1
Satz 3 Nr. 3 nicht vor, so vermindert sich der maßge-
bende Einheitswert um den Teil, der bei einer Aufteilung
nach dem Verhältnis der Nutzflächen auf den gewerb-
lichoderberuflichgenutztenTeil des Grundstücksent-
fällt. Dasselbe gilt, wenn Teile des Einfamilienhauses
oderTeile einerWohnungin einemanderenHaus ver-
mietet sind und die Einnahmen hieraus das Dreifache
des anteilig auf die vermieteten Teile entfallenden
Grundbetrags, mindestens aber 1000 Deutsche Mark
im Kalenderjahr, übersteigen.
(6) Die Absätze 1 bis 5 sind nicht anzuwenden, wenn

die gesamte Fläche des Grundstücks größer als das
Zwanzigfacheder bebautenGrundflächeist; in diesem
Fall ist jedoch mindestens der Nutzungswert anzuset-
zen, der sich nach den Absätzen 1 bis 5 ergeben würde,
wenn die gesamte Fläche des Grundstücks nicht größer
als das Zwanzigfache der bebauten Grundfläche wäre.

(7) Absatz 1 Satz 2 ist nicht bei einem Gebäude anzu-
wenden,
1. bei demder Antrag auf Baugenehmigungvor dem

30. Juli 1981 gestellt worden ist oder das in Erwerbs-
fällen auf Grund eines vor dem 30. Juli 1981 rechts-
wirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags
odersonstigenRechtsaktserworbenwordenistoder

2. das nach dem 29. Juli 1981 im Wege der Erbfolge
erworben worden ist, wenn bei dem Rechtsvorgänger
für dieses Gebäude die Voraussetzungen der Num-
mer 1 vorlagen.

An Stelle des Antrags auf Baugenehmigung tritt die
Bestellung, wenn diese nachweislich vor der Stellung
des Antrags auf Baugenehmigung erfolgte. Im Fall der
Anschaffungvon Kaufeigenheimenoder Trägerklein-
siedlungen, für die der Antrag auf Baugenehmigung
nach dem31. Dezember 1979 und vor dem 30. Juli 1981
gestellt worden ist, ist Absatz 1 Satz 2 nicht anzuwen-
den, wenn die Gebäude vor dem 1. Juli 1983 ange-
schafft worden sind. Im Fall des Umbaus eines Ein-
familienhauses zu einer anderen Gebäudeart ist
Absatz 1 Satz 2 nicht anzuwenden, wenn vor dem
30. Juli 1981 mitden Umbauarbeiten begonnen oder der
für den UmbauerforderlicheAntragauf Baugenehmi-
gung gestellt worden ist. An die Stelle des Antrags auf
Baugenehmigung tritt die Bauanzeige, wenn diese bau-
rechtlich ausreicht.
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g) Sonstige Einkünfte
(82 Abs.1Nr.7)

822
Arten der sonstigen Einkünfte

Sonstige Einkünfte sind
1. Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, soweit sie

Einkunftsartengehören.WerdendieBezügefreiwillig
oderauf GrundeinerfreiwilligbegründetenRechts-
pflicht oder einer gesetzlich unterhaltsberechtigten
Person gewährt, so sind sie nicht dem Empfänger
zuzurechnen,wennderGeberunbeschränkteinkom-
mensteuerpflichtig ist. Zu den in Satz 1 bezeichneten
Einkünften gehören auch
a) Leibrenten insoweit, als in den einzelnen Bezügen

Einkünfte aus Erträgen des Rentenrechts enthal-
ten sind.Als Ertragdes Rentenrechtsgilt für die
gesamte Dauer des Rentenbezugs der Unter-
schiedzwischendemJahresbetragderRenteund
dem Betrag, der sich bei gleichmäßiger Verteilung
des Kapitalwerts der Rente auf ihre voraussicht-
liche Laufzeit ergibt; dabei ist der Kapitalwert
nachdieserLaufzeitzuberechnen.DerErtragdes
Rentenrechts (Ertragsanteil) ist aus der nach-
stehenden Tabelle zu entnehmen:

Bei Beginn | Ertrags- Bei Beginn Ertrags-| Bei Beginn Ertrags-
der Rente anteil der Rente anteil der Rente anteil
vollendetes vollendetes vollendetessen| m[armen| mIr]
berechtigten v.H. berechtigten v.H. berechtigten v.H.

Obis 2| 72 -42 48 66 23
3bis 5| 71 |43bis 44| 47 67 22
6bis 8| 70 45 46 68 21
9 bis 10) 69 46 45 69 20
11 bis 12] 68 47 44 70 19
13 bis 14| 67 48 43 71 18
15 bis 16| 66 49 42 72 17
17 bis 18| 65 50 41 73 16
19 bis 20| 64 51 39 74 15
21 bis 22] 63 52 38 75 14
23 bis 24| 62 53 37 176bis 77| 13
25 bis 26| 6i 54 36 78 12

27 60 55 35 79 11
28 bis 29| 59 56 34 80 10

30 58 57 33 181bis 82 9
31 bis 32] 57 58 32 83 8

33 56 59 31 |84bis 85 7
34 55 60 29 |86bis 87 6
35 54 61 28 |ssbis8e9|5

36 bis 37| 53 62 27 1|90bis 91 4
38 52 63 26 192bis 93 3
39 51 64 25 194bis 96 2
40 50 65 24 ab 97 1
41 49

Die Ermittlung des Ertrags aus Leibrenten, die vor
dem1. Januar 1955 zu laufenbegonnenhaben,

und aus Renten, deren Dauer von der Lebenszeit
mehrerer Personen oder einer anderen Person als
des Rentenberechtigten abhängt, sowie ausLeib-
renten, die auf eine bestimmte Zeit beschränkt
sind, wird durch eine Rechtsverordnung be-
stimmt;
Einkünfteaus Zuschüssen und sonstigenVor-
teilen, die als wiederkehrende Bezüge gewährt
werden;

z

8 10 Abs.1 Nr.1 vom Geber abgezogen werden
können;

8 23;

ren Einkunftsarten ($ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6) noch zu
den Einkünften imSinne der Nummern 1,1 a,2 oder 4
gehören, z. B. Einkünfte aus gelegentlichen Vermitt-
lungen und aus der Vermietung beweglicher Gegen-
stände. Solche Einkünfte sind nicht einkommen-
steuerpflichtig,wenn sie wenigerals 500 Deutsche
Mark im Kalenderjahr betragen haben. Übersteigen
die Werbungskostendie Einnahmen,so darf der
übersteigende Betrag bei Ermittlung des Einkom-
mensnichtausgeglichenwerden;er darfauchnicht
nach8 10d abgezogenwerden;

Amtszulagen, Zuschüsse zu
Krankenversicherungsbeiträgen, Übergangsgelder,
Sterbegelder, Versorgungsabfindungen, Versor-
gungsbezüge, die auf Grund des Abgeordnetenge-
setzes oder des Europaabgeordnetengesetzes,
sowievergleichbareBezüge,die auf Grundder ent-
sprechenden Gesetze der Länder gezahlt werden.
Werden zur Abgeltung des durch das Mandat ver-
anlaßten Aufwandes Aufwandsentschädigungen
gezahlt,so dürfendiedurchdasMandatveranlaßten
Aufwendungen nicht als Werbungskosten abge-
zogen werden. Wahlkampfkosten zur Erlangung
eines Mandats im Bundestag, im Europäischen
Parlament oder im Parlament eines Landes dürfen
nicht als Werbungskosten abgezogen werden. Es
geltenentsprechend
a) für Zuschüsse zu Krankenversicherungsbeiträ-

gen 8 3 Nr. 62 Satz 1,
b) fürVersorgungsbezüge8 19Abs.2;beimZusam-

mentreffen mitVersorgungsbezügen imSinne von
8 19 Abs. 2 Satz 2 bleibt jedoch insgesamt höch-
stens ein Betrag von 4800 Deutsche Mark imVer-
anlagungszeitraumsteuerfrei,

c) für das Übergangsgeld,das in einer Summe
gezahlt wird, und für die Versorgungsabfindung
&34 Abs. 3.

823
Spekulationsgeschäfte

(1) Spekulationsgeschäfte(8 22 Nr.2) sind

zwischenAnschaffungundVeräußerungbeträgt:
a) beiGrundstückenundRechten,diedenVorschrif-

ten des bürgerlichen Rechts über Grundstücke
unterliegen (z. B. Erbbaurecht,Erbpachtrecht,
Mineralgewinnungsrecht), nicht mehr als zwei
Jahre,



b) bei anderen Wirtschaftsgütern, insbesondere bei
Wertpapieren, nicht mehr als sechs Monate;

2. Veräußerungsgeschäfte, bei denen die Veräußerung
der Wirtschaftsgüter früher erfolgt als der Erwerb.

(2) Außer Ansatz bleiben die Einkünfte aus der Ver-
äußerung von
1. Schuld- und Rentenverschreibungen von Schuld-

nern,die Wohnsitz, Geschäftsleitungoder Sitz im
Inland haben, es sei denn, daß bei ihnen neben der
festen Verzinsung ein Recht auf Umtausch in Gesell-
schaftsanteile (Wandelanleihen) oder eine Zusatz-
verzinsung, die sich nach der Höhe der Gewinnaus-
schüttung des Schuldners richtet, eingeräumt ist
oderdaß sie von demSteuerpflichtigenimAusland
erworben worden sind;

2. Forderungen, die in ein inländisches öffentliches
Schuldbuch eingetragen sind.

(3) Spekulationsgeschäfte liegen nicht vor, wenn
Wirtschaftsgüter veräußert werden, deren Wert bei Ein-
künften im Sinne des 8 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 anzusetzen
ist.

(4) Gewinn oder Verlust aus Spekulationsgeschäften
ist der Unterschied zwischen dem Veräußerungspreis
einerseits und den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten und den Werbungskosten andererseits.
Gewinne aus Spekulationsgeschäften bleiben steuer-
frei, wenn der aus Spekulationsgeschäften erzielte
Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als 1000 Deut-
sche Mark betragen hat. Verluste aus Spekulationsge-
schäften dürfen nur bis zur Höhe des Spekulationsge-
winns,den der SteuerpflichtigeimgleichenKalender-
jahr erzielthat,ausgeglichenwerden;sie dürfennicht
nach $ 10d abgezogen werden.

h) Gemeinsame Vorschriften

524
Zu den EinkünftenimSinne des $ 2 Abs. 1 gehören

auch

1. Entschädigungen, die gewährt worden sind
a) als Ersatz für entgangene oder entgehende Ein-

nahmen oder

b) für dieAufgabeoderNichtausübungeinerTätig-
keit, für die Aufgabe einer Gewinnbeteiligung oder
einer Anwartschaft auf eine solche;

c) als Ausgleichszahlungen an Handelsvertreter
nach 8 89b des Handelsgesetzbuchs;

2. Einkünfte aus einer ehemaligen Tätigkeit im Sinne
des $ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 oder aus einem früheren
Rechtsverhältnis im Sinne des 8 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 7,
und zwar auch dann, wenn sie dem Steuerpflichtigen
als Rechtsnachfolgerzufließen;

3. Nutzungsvergütungen für die Inanspruchnahme von
Grundstücken für öffentliche Zwecke sowie Zinsen
auf solche Nutzungsvergütungen und auf Entschädi-
gungen, die mit der Inanspruchnahme von Grund-
stücken für Öffentliche Zwecke zusammenhängen.
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8 24a
Altersentlastungsbetrag

Altersentlastungsbetrag ist ein Betrag von 40 vom
HundertdesArbeitslohnsundderpositivenSummeder
Einkünfte, die nicht solche aus nichtselbständiger
Arbeit sind, höchstens jedoch insgesamt ein Betrag von
3000 DeutscheMark im Kalenderjahr.Versorgungs-
bezügeimSinnedes8 19Abs.2,EinkünfteausLeibren-
ten imSinnedes 8 22 Nr.1 Buchstabea undEinkünfte
im Sinne des $ 22 Nr. 4 Satz 4 Buchstabe b bleiben bei
derBemessungdesBetragsaußerBetracht.DerAlters-
entlastungsbetrag wird einem Steuerpflichtigen ge-
währt, der vor dem Beginn des Kalenderjahrs, in dem er
sein Einkommen bezogen hat, das 64. Lebensjahr voll-
endet hatte. Im Fall der Zusammenveranlagung von
Ehegatten zur Einkommensteuer sind die Sätze 1 bis 3
für jeden Ehegatten gesondert anzuwenden.

8 24b
Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag

(1) Steuerpflichtigen, die bis 31. Dezember 1985
finanzielle Hilfen auf Grund einer Rechtsverordnung
nach $ 2 Abs. 1 des Ausbildungsplatzförderungs-
gesetzes erhalten und bei denen die finanziellen Hilfen
zu den Betriebseinnahmen aus Land- und Forstwirt-
schaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit gehö-
ren, wird ein Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag in Höhe
derfinanziellenHilfengewährt.DiesgiltauchfürZuwen-
dungen aus öffentlichen Mitteln, die dazu bestimmt sind,
zusätzliche Ausbildungsplätze bereitzustellen.

(2) Wird die finanzielleHilfe einer Gesellschaft im
Sinnedes $ 15Abs. 1Nr.2gewährt,so wirdjedemMit-
unternehmerein Ausbildungsplatz-Abzugsbetragin
Höhe des Teils der finanziellen Hilfe gewährt, der dem
Verhältnis des Gewinnanteils des Mitunternehmers ein-
schließlich der Vergütungen zum Gewinn der Gesell-
schaft entspricht.Der Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag
und die Anteile der Mitunternehmer am Ausbildungs-
platz-Abzugsbetrag sind gesondert festzustellen (8 179
Abgabenordnung).

I. Veranlagung

8 25
Veranlagungszeitraum

(1) Die Einkommensteuerwird nach Ablauf des
Kalenderjahrs (Veranlagungszeitraum) nach dem Ein-
kommen veranlagt, das der Steuerpflichtige in diesem
Veranlagungszeitraum bezogen hat, soweit nicht nach
den 88 46 und46a eineVeranlagungunterbleibt.
(2) Hat die Steuerpflicht nicht während des vollen

Veranlagungszeitraums bestanden, so wird das wäh-
rend der Dauer der Steuerpflicht bezogene Einkommen
zugrunde gelegt. In diesem Fall kann die Veranlagung
bei Wegfall der Steuerpflicht sofort vorgenommen wer-
den.

8 26
Veranlagung von Ehegatten

(1) Ehegatten, die beide unbeschränkt steuerpflichtig
sind und nicht dauernd getrennt leben und bei denen
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diese Voraussetzungen zu Beginn des Veranlagungs-
zeitraums vorgelegen haben oder imLaufe des Veranla-
gungszeitraums eingetreten sind, können zwischen
getrennter Veranlagung ($ 26a) und Zusammenver-
anlagung($ 26b) wählen.Eine Ehe,die imLaufe des
Veranlagungszeitraums aufgelöst worden ist, bleibt für
die Anwendung des Satzes 1 unberücksichtigt, wenn
einer der Ehegatten in demselben Veranlagungszeit-
raum wieder geheiratet hat und bei ihm und dem neuen
Ehegatten die Voraussetzungen des Satzes 1 ebenfalls
vorliegen.

(2) Ehegatten werden getrennt veranlagt, wenn einer
der Ehegatten getrennte Veranlagung wählt. Ehegatten
werden zusammen veranlagt, wenn beide Ehegatten die
Zusammenveranlagung wählen. Die zur Ausübung der
Wahl erforderlichen Erklärungen sind beim Finanzamt
schriftlich oder zu Protokoll abzugeben.
(3) Werden die nach Absatz 2 erforderlichen Erklä-

rungen nicht abgegeben, so wird unterstellt, daß die
Ehegatten die Zusammenveranlagung wählen.

8 26a
GetrennteVeranlagungvon Ehegatten

(1) Bei getrennter Veranlagung von Ehegatten in den
in 8 26 bezeichneten Fällen sind jedem Ehegatten die
von ihm bezogenen Einkünfte zuzurechnen. Einkünfte
eines Ehegatten sind nicht allein deshalb zum Teil dem
anderen Ehegatten zuzurechnen, weil dieser bei der
Erzielung der Einkünfte mitgewirkt hat.
(2) Sonderausgaben ($8 10 und 10 b) und außerge-

wöhnlicheBelastungen(8833 bis33 b)werden,soweit
sie die Summe der bei der Veranlagung jedes Ehegatten
inBetrachtkommendenPauschbeträgeoderPauscha-
len (8 10c) übersteigen, bis zur Höhe der bei einer
Zusammenveranlagung der Ehegatten in Betracht kom-
menden Höchstbeträge je zur Hälfte bei der Veranla-
gung der Ehegatten abgezogen, wenn nicht die Ehegat-
ten gemeinsam eine andere Aufteilung beantragen.

. Sonderausgaben imSinne des 8 10 Abs. 1 Nr. 1 können
nur bei der Veranlagung des Ehegatten abgezogen wer-
den, der sie geleistet hat. Die nach $ 33 b Abs. 5 über-
tragbaren Pauschbeträge stehen den Ehegatten insge-
samt nur einmal zu; sie werden jedem Ehegatten zur
Hälfte gewährt. Die nach $ 34 f zu gewährende Steuer-
ermäßigung steht den Ehegatten indem Verhältnis zu, in
dem sie erhöhte Absetzungen nach 8 7 b in Anspruch
nehmen.

(3)Die Anwendung der 88 10 a und 10 d für den Fall
des Ubergangs von der getrennten Veranlagung zur
Zusammenveranlagung und von der Zusammenver-
anlagung zur getrennten Veranlagung, wenn bei beiden
Ehegatten nicht entnommene Gewinne oder nicht aus-
geglichene Verluste vorliegen, wird durch Rechtsver-
ordnung geregelt.

826b
Zusammenveranlagung von Ehegatten

Bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten wer-
den die Einkünfte,die die Ehegatten erzielt haben,
zusammengerechnet, den Ehegatten gemeinsam zuge-

rechnetund,soweitnichtsanderesvorgeschriebenist,
die Ehegatten sodann gemeinsam als Steuerpflichtiger
behandelt.

827
(weggefallen)

828
Besteuerung bei fortgesetzter Gütergemeinschaft

Bei fortgesetzter Gütergemeinschaftgelten Ein-
künfte,die in das Gesamtgutfallen,als Einkünftedes
überlebenden Ehegatten, wenn dieser unbeschränkt
steuerpflichtig ist.

88 29 und30
(weggefallen)

8 31
Pauschbesteuerung

Bei Personen, die durch Zuzug aus dem Ausland
unbeschränktsteuerpflichtigwerden,könnendie ober-
sten Finanzbehördender LändermitZustimmungdes
Bundesministersder Finanzen die Einkommensteuer
bis zur Dauer von zehn Jahren seit Begründungder
unbeschränkten Steuerpflicht in einem Pauschbetrag
festsetzen.

IV. Tarif

8 32
Zu versteuerndes Einkommen, Sonderfreibeträge,

Kinder

(1) Zu versteuerndes Einkommen ist das umdie nach
den Absätzen 2 und 3 in Betracht kommenden Sonder-
freibeträge, den Kinderfreibetrag nach Absatz 8 und um
die sonstigen vom Einkommen abzuziehenden Beträge
verminderte Einkommen.

(2) Ein Altersfreibetragvon720 DeutscheMarkwird
einem Steuerpflichtigen gewährt, der vor dem Beginn
des Kalenderjahrs, in dem er sein Einkommen bezogen
hat, das 64. Lebensjahr vollendet hatte. Bei Ehegatten,
die nach den 88 26, 26b zusammenzur Einkommen-
steuerveranlagtwerden,verdoppeltsich derAltersfrei-
betrag, wenn jeder Ehegatte die Voraussetzung des
Satzes 1 erfüllt.

(3) Einem Steuerpflichtigen, für den die Vorausset-
zungendes8 32 aAbs.5oder6nichterfülltsindundder
nicht nach den 88 26, 26a getrenntzur Einkommen-
steuer zu veranlagen ist, wird ein Haushaltsfreibetrag
von4 212DeutscheMarkgewährt,wenner imVeranla-
gungszeitraum mindestens ein Kind hat.

(4) Kinder im Sinne des Absatzes 3 sind:
1. Kinder, die im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen

verwandtsind,
2. Pflegekinder,
3. Stiefkinder, die der Steuerpflichtige in seinen Haus-

halt aufgenommenhat, solange die Ehe besteht,
durchdie das Stiefkindschaftsverhältnisbegründet
worden ist.



Ein Kind eines unbeschränkt einkommensteuerpflichti-
gen Elternpaares, bei dem die Voraussetzungen des
8 26 Abs. 1 Satz 1 nichtvorliegen,wird demElternteil
zugeordnet,in dessenWohnunges erstmalsimKalen-
derjahrmitHauptwohnunggemeldetwar.Wardas Kind
nicht in einer Wohnung eines Elternteils oder war es in
einer gemeinsamen Wohnung der Eltern mit Hauptwoh-
nung gemeldet, so wird es der Mutter zugeordnet; es
wird dem Vater zugeordnet,wenn dieser durch eine
Bescheinigung der zuständigen Behörde nachweist,
daßes zu seinemHaushaltgehörthat.
(5) Ein Kind wird in dem Veranlagungszeitraum, in

dem es lebend geboren wurde, und in jedem folgenden
Veranlagungszeitraum,zu dessen Beginn es das
16.Lebensjahrnochnichtvollendethat,berücksichtigt.
(6) Ein Kind, das zu Beginn des Veranlagungszeit-

raums das 16. Lebensjahr, aber noch nicht das
27.Lebensjahrvollendethat,wirdberücksichtigt,wenn
es
1. für einenBerufausgebildetwirdoder
1 a. bei der Berufsberatung des Arbeitsamtes als Be-

werber um eine berufliche Ausbildungsstelle
gemeldetist odernachBeratungdurchdieBerufs-
beratung der Arbeitsvermittlung zur Verfügung
steht und auch die übrigen Voraussetzungen des
S 2 Abs. 4 des Bundeskindergeldgesetzes für die
Gewährung von Kindergeld vorliegen oder

. 2. dengesetzlichenGrundwehrdienstoderZivildienst
leistet oder

3. freiwillig für eine Dauer von nicht mehr als drei Jah-
renWehr- oder Polizeivollzugsdienst leistet, der an
Stelle des gesetzlichen Grundwehrdienstes oder
Zivildienstes abgeleistet wird, oder

4. eine vom gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivil-
dienstbefreiendeTätigkeitals Entwicklungshelfer
im Sinne des $ 1 Abs. 1 des Entwicklungshelfer-
Gesetzes ausübtoder

5. einfreiwilligessozialesJahr imSinnedesGesetzes
zurFörderungeinesfreiwilligensozialenJahres lei-
stet oder

6. wegen körperlicher, geistiger oder seelischer
Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unter-
halten, und deswegen Anspruch auf Kindergeld
nach dem Bundeskindergeldgesetz oder auf

kindergeldgesetz)besteht.
In den Fällen der Nummern 2 bis 4 ist Voraussetzung,
daß durch die Aufnahme des Dienstes oder der Tätigkeit
eine Berufsausbildung unterbrochen worden ist.
(7) Ein Kind, das zu Beginn des Veranlagungszeit-

raums das 27. Lebensjahr vollendet hat, wird berück-
sichtigt, wenn es wegen körperlicher, geistiger oder
seelischerBehinderungaußerstandeist, sich selbst zu
unterhalten, und deswegen Anspruch auf Kindergeld
nachdemBundeskindergeldgesetzoderaufandereLei-
stungen für Kinder ($ 8 Abs. 1 Bundeskindergeld-
gesetz) besteht.

(8) FürjedesKinddes SteuerpflichtigenimSinneder
Absätze 4 bis 7 wird ein Kinderfreibetrag von 432 Deut-
sche Mark gewährt. Für jedes Kind des Steuerpflich-
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tigen im Sinne des Absatzes 4 Satz 1,der Absätze 5 bis
7, das nach Absatz 4 Sätze 2 und 3 dem anderen Eltern-
teil zugeordnet wird und demgegenüber der Steuer-
pflichtigeseinerUnterhaltsverpflichtungfürdenVeran-
lagungszeitraumnachkommt,wirdein Kinderfreibetrag
von 216 DeutscheMark gewährt.Werden Ehegatten
nachden88 26,26a getrenntveranlagt,so erhältjeder
Ehegatte den Kinderfreibetrag zur Hälfte, soweit nicht
einKinderfreibetragnureinemderEhegattenzugewäh-
ren ist.

832a
Einkommensteuertarif

(1) Die tarifliche Einkommensteuer bemißt sich nach
dem zu versteuernden Einkommen. Sie beträgt vorbe-
haltlich der 88 32b, 34 und 34b jeweils in Deutsche
Mark
1. für zu versteuernde Einkommen bis 4 212 Deutsche

Mark (Grundfreibetrag):O;
2. für zu versteuernde Einkommen von 4 213 Deutsche

Mark bis 18000 DeutscheMark:
0,22 x - 926;

3. für zu versteuernde Einkommen von 18001 Deut-
sche Mark bis 59 999 Deutsche Mark:
(1(3,05y-73,76)y+695]y+2200)y+3034;

4. für zu versteuernde Einkommen von 60 000 Deut-
sche Mark bis 129 999 Deutsche Mark:
(1(0,09z- 5,45)z+88,13]z+5040)z+20018;

5. für zu versteuernde Einkommen von 130 000 Deut-
sche Mark an:
0,56x - 14837.

„X“ ist das abgerundete zu versteuernde Einkommen.
„Y“ ist einZehntausendsteldes 18000DeutscheMark
übersteigenden Teils des abgerundeten zu versteuern-
den Einkommens. „z“ ist ein Zehntausendstel des
60 000 Deutsche Mark übersteigenden Teils des abge-
rundetenzu versteuerndenEinkommens.
(2) Das zu versteuernde Einkommen ist auf den näch-

sten durch 54 ohne Rest teilbaren vollen Deutsche-
Mark-Betrag abzurunden, wenn es nicht bereits durch
54 ohne Rest teilbar ist.

(3) Die zur Berechnungder tariflichenEinkommen-
steuer erforderlichen Rechenschritte sind inder Reihen-
folgeauszuführen,die sich nachdemHorner-Schema
ergibt. Dabei sind die sich aus den Multiplikationen
ergebenden Zwischenergebnisse für jeden weiteren
Rechenschritt mit drei Dezimalstellen anzusetzen; die
nachfolgenden Dezimalstellen sind fortzulassen. Der
sich ergebendeSteuerbetragist aufdennächstenvol-
lenDeutsche-Mark-Betragabzurunden.
(4) Für zu -versteuernde Einkommen bis 130 031

Deutsche Mark ergibt sich die nach den Absätzen 1
bis 3 berechnete tarifliche Einkommensteuer aus der
diesem Gesetz beigefügten Anlage 1 (Einkommen-
steuer-Grundtabelle) *).
(5) Bei Ehegatten,die nachden $8$26, 26 b zusam-

men zur Einkommensteuer veranlagt werden, beträgt

BGBl. 1980Teill S. 1388ff. abgedruckt. °
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die tarifiche Einkommensteuer vorbehaltlich der
88 32 b, 34 und 34 b das Zweifache des Steuerbetrags,
der sich für die Hälfte ihres gemeinsam zu versteuern-
den Einkommens nach den Absätzen 1 bis 3 ergibt
(Splitting-Verfahren). Für zu versteuernde Einkommen
bis 260063 DeutscheMarkergibtsichdie nachSatz 1
berechnete tarifliche Einkommensteuer aus der diesem
Gesetz beigefügten Anlage 2 (Einkommensteuer-Split-
tingtabelle) *).

(6) Das Verfahren nach Absatz 5 ist auch anzuwen-
den zur Berechnung der tariflichen Einkommensteuer
für das zu versteuernde Einkommen
1. beieinemverwitwetenSteuerpflichtigenfürdenVer-

anlagungszeitraum, der dem Kalenderjahr folgt, in
dem der Ehegatte verstorben ist, wenn der Steuer-
pflichtige und sein verstorbener Ehegatte im Zeit-
punkt seines Todes die Voraussetzungen des 8 26
Abs. 1 Satz 1 erfüllt haben,

2. bei einem Steuerpflichtigen, dessen Ehe in dem
Kalenderjahr, in dem er sein Einkommen bezogen
hat, durch Tod, Scheidung oder Aufhebung aufgelöst
worden ist, wenn in diesem Kalenderjahr
a) derSteuerpflichtigeundsein bisherigerEhegatte

die Voraussetzungen des & 26 Abs. 1 Satz 1
erfüllt haben,

b) der bisherige Ehegatte wieder geheiratet hat und
c) der bisherigeEhegatteund dessen neuer Ehe-

gatte ebenfalls die Voraussetzungen des 8 26
Abs. 1 Satz 1 erfüllen.

Voraussetzung ist, daß der Steuerpflichtige nicht nach
den $8$26, 26 a getrennt zur Einkommensteuer veran-
lagt wird.

832b
Progressionsvorbehalt

(1) Hat ein unbeschränkt Steuerpflichtiger
1. Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Schlechtwetter-

geld, Arbeitslosenhilfe oder
2. ausländische Einkünfte, die nach einem Abkommen

zur Vermeidung der Doppelbesteuerung steuerfrei
sind,

bezogen,so ist aufdas nach$ 32 a Abs. 1 zu versteu-
ernde Einkommen ein besonderer Steuersatz anzuwen-
den. .
(2) Der besondere Steuersatz nach Absatz 1 ist der

Steuersatz, der sich ergibt, wenn bei der Berechnung
der Eihkommensteuer einbezogen werden:
1. im Fall des Absatzes 1 Nr.1 die Beträge, die nach

Abzug der bei Arbeitnehmern gewöhnlich anfallen-
den gesetzlichenAbzüge im Sinne des $ 111 des
Arbeitsförderungsgesetzes die ausgezahlten Lei-
stungen ergeben;

2. im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 die ausländischen Ein-
künfte, ausgenommen die darin enthaltenen außer-
ordentlichen Einkünfte.

Die nach Nummer 1 ermittelte Summe ist um die Frei-
beträge nach $ 19 Abs. 3 und 4 und den Werbungsko-

*) Die ab dem Veranlagungszeitraum1981 anzuwendendenTabellen sind im
BGBI. 1980Teill S. 1388ff. abgedruckt.

sten-Pauschbetragnach$ 9a Nr.1 zu kürzen,soweit
sie nicht bei der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit berücksichtigt worden sind.

8 33
Außergewöhnliche Belastungen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangsläufig
größereAufwendungenals der überwiegendenMehr-
zahlderSteuerpflichtigengleicherEinkommensverhält-
nisse, gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen
Familienstands (außergewöhnliche Belastung), so wird
aufAntragdieEinkommensteuerdadurchermäßigt,daß
der Teil der Aufwendungen, der die dem Steuerpflichti-
gen zumutbare Belastung (Absatz 3) übersteigt, vom
Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen wird.

(2) Aufwendungen erwachsen dem Steuerpflichtigen
zwangsläufig, wenn er sich ihnen aus rechtlichen, tat-
sächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen
kann und soweit die Aufwendungenden Umständen
nach notwendig sind und einen angemessenen Betrag
nicht übersteigen. Aufwendungen, die zu den Betriebs-
ausgaben, Werbungskosten oder Sonderausgaben
gehören, bleiben dabei außer Betracht; das gilt für Auf-
wendungenimSinnedes8 10Abs. 1Nr.7 nurinsoweit,
als sie als Sonderausgaben abgezogen werden können.
Aufwendungen, die durch Diätverpflegung entstehen,
können nicht als außergewöhnliche Belastung berück-
sichtigt werden.

(3) Die zumutbare Belastung beträgt
über

. 30000bei einemGesamtbetrag | bis DM üder Einkünfte 30000 h00.000bisDM hooooolDMDM

1. bei Steuerpflichtigen,
die keine Kinder haben und
bei denen die Einkommensteuer
a) nach $ 32a Abs. 1, ........ 5 6 7

b) nach$ 32a Abs. 5 oder 6
(Splitting-Verfahren) ....... 4 5 6

zu berechnen ist;

2. bei Steuerpflichtigen mit
a) einem Kind oder

zwei Kindern, .........-..- 2 3 4

b) drei oder mehr Kindern .... 1 1 2

vomHundertdes
Gesamtbetrags
der Einkünfte.

Als Kinderdes Steuerpflichtigenzählen
1. Kinder imSinne des $ 32 Abs.4 bis 7 und
2. Kinder im Sinne des 8 32 Abs. 4 Satz 1, Abs. 5bis 7,

die nach 832 Abs.4 Sätze 2 und 3 dem anderen
Elternteilzugeordnetwerdenunddenengegenüber
der Steuerpflichtige seiner Unterhaltsverpflichtung
für den Veranlagungszeitraum nachkommt.



8 33a
Außergewöhnliche Belastung in besonderen Fällen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangsläufig
(8 33Abs. 2) AufwendungenfürdenUnterhaltundeine
etwaige Berufsausbildung von Personen, für die imVer-
anlagungszeitraum weder der Steuerpflichtige noch
eine andere Person Anspruch auf Kindergeld nach dem
Bundeskindergeldgesetz oder auf andere Leistungen
fürKinder(8 8 Abs. 1 Bundeskindergeldgesetz)hat,so
wird aufAntrag die Einkommensteuer dadurch ermäßigt,
daß die Aufwendungen, höchstens jedoch ein Betrag
von 3600 Deutsche Mark im Kalenderjahr für jede
unterhaltene Person, vom Gesamtbetrag der Einkünfte
abgezogen werden. Voraussetzung ist, daß die unter-
haltene Person kein oder nur ein geringes Vermögen
besitzt. Hat die unterhaltene Person andere Einkünfte
oder Bezüge, die zur Bestreitung des Unterhalts
bestimmt oder geeignet sind, so vermindert sich der
Betragvon 3600 DeutscheMark umden Betrag,um
den diese Einkünfte und Bezüge den Betrag von 4 200
DeutscheMarkübersteigen.IstdieunterhaltenePerson
nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, so kön-
nen die Aufwendungen nur abgezogen werden, soweit
sie nach den Verhältnissendes Wohnsitzstaatesder
unterhaltenen Person notwendig und angemessen sind,
höchstens jedoch der Betrag, der sich nach den Sät-
zen 1 bis 3 ergibt;ob derSteuerpflichtigesichdenAuf-
wendungen aus rechtlichen, tatsächlichen oder sitt-
lichen Gründen nicht entziehen kann, ist nach inländi-
schen Maßstäbenzu beurteilen.Werdendie Aufwen-
dungen für eine unterhaltene Person von mehreren
Steuerpflichtigengetragen,so wird bei jedemder Teil
des sich hiernachergebendenBetragsabgezogen,der
seinemAnteil am Gesamtbetragder Leistungenent-
spricht.

(1a) Kommt der Steuerpflichtigefür den Veranla-
gungszeitraum seiner Unterhaltsverpflichtung gegen-
über einem Kind nach, das dem anderen Elternteil zu-
zuordnen und bei diesem zu berücksichtigen ist ($ 32
Abs. 4 bis7), so wird auf Antragein Betragvon 600
Deutsche Mark im Kalenderjahr vom Gesamtbetrag der
Einkünfteabgezogen.
(2) Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendun-

gen für die Berufsausbildung eines Kindes, für das er
Anspruch auf Kindergeld nach dem Bundeskindergeld-
gesetzoderaufandereLeistungenfürKinder($8Abs. 1

“Bundeskindergeldgesetz) hat, so werden auf Antrag die
folgendenBeträge (Ausbildungsfreibeträge)vom Ge-
samtbetrag der Einkünfte abgezogen:
1. für ein Kind, das das 18. Lebensjahr vollendet hat,

a) einBetragvon1200DeutscheMarkimKalender-
jahr, wenn das Kind imHaushalt des Steuerpflich-
tigen untergebracht ist,

b) ein Betrag von 2 100 Deutsche Mark imKalender-
jahr, wenn das Kind auswärtig untergebracht ist;

2. für ein Kind, das das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat, ein Betrag von 900 DeutscheMark im
Kalenderjahr, wenn das Kind auswärtig unterge-
bracht ist.

Die Ausbildungsfreibeträge vermindern sich jeweils um
die eigenenEinkünfteundBezügedes Kindes,die zur
Bestreitung seines Unterhalts oder seiner Berufsausbil-
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dung bestimmt oder geeignet sind, soweit diese 2 400
Deutsche Mark im Kalenderjahr übersteigen, sowie um
dievondemKind als Ausbildungshilfeaus öffentlichen
Mitteln oder von. Förderungseinrichtungen, die hierfür
öffentlicheMittelerhalten,bezogenenZuschüsse. Für
ein nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtiges
KindmindernsichdievorstehendenBeträgenachMaß-
gabedes Absatzes 1 Satz 4. Liegenbei einemunbe-
schränkt einkommensteuerpflichtigenElternpaar die
Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 Satz 1 nicht vor und
hat ein Elternteil für das in Berufsausbildung befindliche
KindAnspruchaufKindergeldnachdemBundeskinder-
geldgesetzoderaufandereLeistungenfür Kinder (8 8
Abs. 1 Bundeskindergeldgesetz), so wird bei jedem
Elternteil,demAufwendungenfürdieBerufsausbildung
des Kindes erwachsen,die Hälftedes sich nach den
Sätzen 1 bis 3 ergebenden Betrags abgezogen. Die
Elternkönnenbei einer Veranlagungzur Einkommen-
steuergemeinsamfür denVeranlagungszeitraumeine
andereAufteilungbeantragen;eineÄnderungderbean-
tragten Aufteilung ist nicht zulässig. Hat nachweislich
ein ElternteilalleinAufwendungenfürdieBerufsausbil-
dung des Kindes getragen, so wird bei seiner Veranla-
gungzurEinkommensteuerdersich nachdenSätzen 1
bis 3 ergebende Betrag in voller Höhe abgezogen, auch
wenn dieser Elternteil keinen Anspruch auf Kindergeld
nach dem Bundeskindergeldgesetz oder auf andere Lei-
stungenfür Kinder ($ 8 Abs. 1 Bundeskindergeldge-
setz) hat.Die Sätze 4 bis 6 sindaufdie Fälle entspre-
chendanzuwenden,in denenfür ein Kind ein anderer
Steuerpflichtiger als ein gegenüber dem Kind unter-
haltspflichtigerElternteilAnspruchaufKindergeldnach
dem Bundeskindergeldgesetz oder auf andere
LeistungenfürKinder($8 Abs. 1 Bundeskindergeldge-
setz) hat.

(3) Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendun-
gen durch die Beschäftigungeiner Hausgehilfinoder
Haushaltshilfe, wenn
1. derSteuerpflichtigeoderseinnichtdauerndgetrennt

lebender Ehegatte das 60. Lebensjahr vollendet hat
oder

2. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd getrennt
lebender Ehegatte oder ein zu seinem Haushalt
gehörigesKind imSinnedes 8 32Abs.4 Satz 1oder
eine andere zu seinem Haushalt gehörige unterhal-
tenePerson,fürdie eineErmäßigungnachAbsatz 1
gewährt wird, nicht nur vorübergehend körperlich
hilflos oder schwer körperbehindertist oder die
Beschäftigungeiner Hausgehilfinoder einer Haus-
haltshilfewegenKrankheiteinerdergenanntenPer-
sonenerforderlichist,

sowirdaufAntragdieEinkommensteuerdadurchermä-
Bigt,daß die Aufwendungen, höchstens 1 200 Deutsche
Mark im Kalenderjahr, vom Gesamtbetrag der Einkünfte
abgezogen werden. Wird hiernach eine Steuerermäßi-
gung nicht gewährt, so kann ein Betrag von 1200 Deut-
sche Mark abgezogen werden, wenn der Steuerpflich-
tige oder sein nicht dauernd getrennt lebender Ehegatte
ineinemHeimoderdauerndzurPflegeuntergebrachtist
und die Aufwendungen für die Unterbringung Kosten für
Dienstleistungen,diemitdeneneinerHausgehilfinoder
Haushaltshilfe vergleichbar sind, enthalten. Ehegatten,
beidenendieVoraussetzungendes 8 26 Abs. 1 vorlie-
gen, können für die Zeit des Vorliegens der Vorausset-
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zungen des Satzes 1 oder 2 den Betrag von 1 200 Deut-
sche Mark insgesamt nur einmal abziehen.
(4) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die in den

Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen nicht
vorgelegenhaben,ermäßigensich die dortbezeichne-
ten Beträge um je ein Zwölftel.
(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 und der

Absätze 2 und 3 kann wegen der in diesen Vorschriften
bezeichneten Aufwendungen der Steuerpflichtige eine
Steuerermäßigung nach 8 33 nicht in Anspruch neh-
men.

8 33b
Pauschbeträge für Körperbehinderte

und Hinterbliebene
(1) Wegen der außergewöhnlichen Belastungen, die

Körperbehinderten unmittelbar infolge ihrer Körperbe-
hinderungerwachsen,wirdaufAntragohneKürzungum
die zumutbare Belastung ($ 33 Abs. 3) ein Pausch-
betrag abgezogen, wenn nicht Aufwendungen nachge-
wiesen oder glaubhaft gemacht werden, die bei Anwen-
dung des $ 33 zu einem höheren Abzugsbetrag führen.
(2) Die Pauschbeträge erhalten

1. Körperbehinderte, deren Minderung der Erwerbs-
fähigkeit auf weniger als 50 vom Hundert, aber min-
destens 25 vom Hundert festgestellt ist, wenn
a) dem Körperbehindertenwegen seiner Behinde-

rung nach gesetzlichen Vorschriften Renten oder
anderelaufendeBezügezustehen,undzwarauch
dann, wenn das Recht auf die Bezüge ruht oder
der Anspruch auf die Bezüge durch Zahlung eines
Kapitalsabgefundenwordenist, oder
die Körperbehinderung zu einer äußerlich erkenn-
baren dauernden Einbuße der körperlichen
Beweglichkeit geführt hat oder auf einer typi-
schen Berufskrankheit beruht;

2. Körperbehinderte,deren Minderungder Erwerbs-
fähigkeit auf mindestens 50 vom Hundert festgestellt
ist.

b=

(3) Die Höhe des Pauschbetrags richtet sich nach der
dauerndenMinderungderErwerbsfähigkeitdesKörper-
behinderten, soweit diese nicht überwiegend auf Alters-
erscheinungen beruht. Als Pauschbeträge werden
gewährt:

Bei einer Minderun
Stufe der Erwerbsfähigkeit Um

v.H. DM
1 25 bis 34 600
2 35bis 44 840
3 45 bis 54 1110
4 55 bis 64 1410
5 65 bis 74 1740
6 75bis 84 2070
7 85 bis 90 2400
8 91 bis 100 (Erwerbsunfähigkeit) | 2760

Für Blinde und für Körperbehinderte, die infolge der
Körperbehinderungständigso hilflossind,daßsie nicht
ohne fremdeWartung und Pflege bestehen können,
erhöht sich der Pauschbetrag auf 7 200 Deutsche Mark.

(4) Personen, denen laufende Hinterbliebenenbezüge
bewilligt worden sind, erhalten auf Antrag einen
Pauschbetrag von 720 Deutsche Mark, wenn die Hinter-
bliebenenbezügegeleistetwerden
1. nach dem Bundesversorgungsgesetzoder einem

anderenGesetz, das die Vorschriftendes Bundes-
versorgungsgesetzes über Hinterbliebenenbezüge
für entsprechend anwendbar erklärt, oder

2. nachdenVorschriftenüberdiegesetzlicheUnfallver-
sicherung oder

3. nach den beamtenrechtlichen Vorschriften an Hin-
terbliebene eines an den Folgen eines Dienstunfalls
verstorbenenBeamtenoder

4. nach den Vorschriften des Bundesentschädigungs-
gesetzes über die Entschädigungfür Schäden an
Leben, Körper oder Gesundheit.

Der Pauschbetragwird auch danngewährt,wenndas
Recht auf die Bezüge ruht oder der Anspruch auf die
BezügedurchZahlungeinesKapitalsabgefundenwor-
den ist.

(5) Steht der Pauschbetrag für Körperbehinderte oder
der Pauschbetragfür HinterbliebeneeinemKind des
Steuerpflichtigen($ 32 Abs. 4 bis 7) zu, so wird vor-
behaltlichder Sätze 2 bis 5 der Pauschbetrag auf
Antrag auf den Steuerpflichtigen übertragen, wenn ihn
das Kind nicht in Anspruch nimmt.Ist das Kind in Fällen,
in denen bei einem unbeschränkteinkommensteuer-
pflichtigen Elternpaar die Voraussetzungen des $ 26
Abs. 1Satz 1nichtvorliegen,fürdeneinenElternteilein
Kind im Sinne des $ 32 Abs.4 bis 7 und kommt der
andereElternteilseinerUnterhaltsverpflichtunggegen-
über dem Kind für den Veranlagungszeitraum nach, so
wird der Pauschbetrag auf jeden Elternteil zur Hälfte
übertragen. Die Eltern können bei einer Veranlagung zur
Einkommensteuer gemeinsam für den Veranlagungs-
zeitraum eine andere Aufteilung beantragen; in diesem
Fall kanneineSteuerermäßigungnach$ 33wegender
Aufwendungen, für die der Pauschbetrag für Körper-
behinderte gilt, nicht inAnspruch genommen werden, es
sei denn,daßderandereElternteilkeinesteuerpflichti-
genEinkünftehat.EineÄnderungderbeantragtenAuf-
teilungist nichtzulässig.HatimFalldesSatzes 2 nach-
weislich ein Elternteil allein Aufwendungenfür den
Unterhaltdes Kindes getragen,so wirdbei seinerVer-
anlagung zur Einkommensteuer der Pauschbetrag auf
ihn in voller Höhe übertragen.

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
RechtsverordnungmitZustimmungdesBundesrateszu
bestimmen,wie nachzuweisenist, daß'dieVorausset-
zungen für die Inanspruchnahme der Pauschbeträge
vorliegen.

;8 34
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

(1) Sind in dem EinkommenaußerordentlicheEin-
künfteenthalten,so istaufAntragdiedaraufentfallende
Einkommensteuernach einemermäßigtenSteuersatz
zu bemessen; der ermäßigteSteuersatz beträgtdie
Hälfte des durchschnittlichen Steuersatzes, der sich
ergebenwürde,wenn die tariflicheEinkommensteuer
nach dem gesamten zu versteuerndenEinkommen
zuzüglich der nach einem Abkommen zur Vermeidung



der Doppelbesteuerung von der Einkommensteuer frei-
gestellten ausländischen Einkünfte zu bemessen wäre.
Auf das restliche zu versteuernde Einkommen ist vorbe-
haltlich des Absatzes 3 und des $ 34 b die Einkommen-
steuertabelleanzuwenden.Die Sätze 1 und 2 gelten
nicht, wenn der Steuerpflichtige auf die außerordent-
lichen Einkünfte ganz oder teilweise $ 6b oder 86c
anwendet.

Absatzes 1 kommen nur in Betracht
1. Veräußerungsgewinne im Sinne der 88 14, 14a

Abs. 1, 88 16, 17 und 18 Abs. 3;
2. Entschädigungen im Sinne des $ 24 Nr. 1;
9. Nutzungsvergütungen und Zinsen imSinne des 824

Nr. 3, soweit sie für einen Zeitraum von mehr als drei
Jahren nachgezahlt werden.
(3) Einkünfte, die die Entlohnung für eine Tätigkeit

darstellen, die sich über mehrere Jahre erstreckt, unter-
liegen der Einkommensteuerzu den gewöhnlichen
Steuersätzen. Zum Zweck der Einkommensteuerveran-
lagung können diese Einkünfte auf die Jahre verteilt
werden, in deren Verlauf sie erzielt wurden, und als Ein-
künfte eines jeden dieser Jahre angesehen werden,
vorausgesetzt, daß die Gesamtverteilung drei Jahre
nicht überschreitet.

8 34a
(weggefallen)

834b
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

aus Forstwirtschaft
(1) Wird ein Bestandsvergleich für das stehende Holz

nicht vorgenommen, so sind auf Antrag die ermäßigten
Steuersätze dieser Vorschrift auf Einkünfte aus den
folgenden Holznutzungsarten anzuwenden:
1. Außerordentliche Holznutzungen. Das sind Nutzun-

gen, die außerhalb des festgesetzten Nutzungssat-
zes (Absatz 4 Nr. 1) anfallen, wenn sie aus wirt-
schaftlichen Gründen erfolgt sind. Bei der Bemes-
sungist dieaußerordentlicheNutzungdes laufenden
Wirtschaftsjahrs um die in den letzten drei Wirt-
schaftsjahren eingesparten Nutzungen (nachgeholte
Nutzungen) zu kürzen. Außerordentliche Nutzungen
und nachgeholte Nutzungen liegen nur insoweit vor,
als die um die Holznutzungen infolge höherer Gewalt
(Nummer 2) verminderte Gesamtnutzung den Nut-
zungssatz übersteigt;

2. Holznutzungen infolge höherer Gewalt (Kalamitäts-
nutzungen). Das sind Nutzungen, die durch
Eis-, Schnee-, Windbruch oder Windwurf, Erdbeben,
Bergrutsch, Insektenfraß, Brand oder ein anderes
Naturereignis, das in seinen Folgen den angeführten
Ereignissen gleichkommt,verursacht werden. Zu
diesen rechnen nicht die Schäden, die in der Forst-
wirtschaftregelmäßigentstehen.
(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus den einzelnen

Holznutzungsartensind
1. die persönlichen und sachlichen Verwaltungskosten,

Grundsteuer und Zwangsbeiträge, soweit sie zu den
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festen Betriebsausgaben gehören, bei den Einnah-
men aus ordentlichen Holznutzungen und Holznut-
zungen infolge höhererGewalt, die innerhalbdes
Nutzungssatzes (Absatz 4 Nr. 1) anfallen, zu berück-
sichtigen. Sie sind entsprechend der Höhe der Ein-
nahmen aus den bezeichneten Holznutzungen auf
diesezu verteilen;

2. die anderen Betriebsausgaben entsprechend der
Höhe der Einnahmenaus allen Holznutzungsarten
aufdiese zu verteilen.
(3) Die Einkommensteuer bemißt sich

1. bei Einkünften aus außerordentlichen Holznutzungen
im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 nach den Steuersät-
zen des $ 34 Abs. 1 Satz 1;

2. bei Einkünften aus nachgeholten Nutzungen im
Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 nach dem durchschnitt-
lichen Steuersatz, der sich bei Anwendung der Ein-
kommensteuertabelleauf das Einkommen ohne
Berücksichtigungder Einkünfte aus außerordent-
lichenHolznutzungen,nachgeholtenNutzungenund
Holznutzungen infolge höherer Gewalt ergibt, minde-
stens jedoch auf 10 vom Hundert derEinkünfte aus
nachgeholtenNutzungen;

9. bei Einkünften aus Holznutzungen infolge höherer
Gewalt im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2,
a) soweit sie im Rahmen des Nutzungssatzes

(Absatz 4 Nr. 1) anfallen, nach den Steuersätzen
der Nummer 1,

b) soweit sie den Nutzungssatzübersteigen,nach
den halbenSteuersätzender Nummer1,

c) soweit sie den doppelten Nutzungssatz überstei-
gen, nach einemViertel der Steuersätze der Num-
mer 1.

(4) Die Steuersätze des Absatzes 3 sind nur unter
den folgenden Voraussetzungen anzuwenden:
1. Auf Grund eines amtlichanerkanntenBetriebsgut-

achtensoderdurcheinBetriebswerkmußperiodisch
für zehn Jahre ein Nutzungssatzfestgesetzt sein.
Dieser mußden Nutzungenentsprechen,die unter
Berücksichtigung der vollen jährlichen Ertragsfähig-
keit des Waldes in Festmeternnachhaltigerzielbar
sind;

2. die in einem Wirtschaftsjahr erzielten verschiedenen
Nutzungen müssen mengenmäßig nachgewiesen
werden;

3. Schäden infolge höherer Gewalt müssen unverzüg-
lich nach Feststellung des Schadensfalls dem
zuständigen Finanzamt mitgeteilt werden.

V. Steuerermäßigungen

1. Steuerermäßigung
bei ausländischen Einkünften

8 34c
(1) Bei unbeschränktSteuerpflichtigen,die mitaus-

ländischen Einkünften in dem Staat, aus dem die Ein-
künfte stammen, zu einer der deutschen Einkommen-
steuer entsprechenden Steuer herangezogen werden,



158

ist die festgesetzteund gezahlteundkeinemErmäßi-
gungsanspruch mehr unterliegende ausländische
Steuer auf die deutsche Einkommensteuer anzurech-
nen, die auf die Einkünfte aus diesem Staat entfällt. Die
auf diese ausländischen Einkünfte entfallende deutsche
Einkommensteuer ist in der Weise zu ermitteln, daß die
sich bei der Veranlagung des zu versteuernden Einkom-
mens (einschließlich der ausländischen Einkünfte) nach
den $8 32 a, 32 b,34 und 34 b ergebende deutsche Ein-
kommensteuer im Verhältnis dieser ausländischen Ein-
künftezumGesamtbetragderEinkünfteaufgeteiltwird.
Die ausländischen Steuern sind nur insoweit anzurech-
nen, als sie auf die imVeranlagungszeitraum bezogenen
Einkünfteentfallen.
(2) Statt der Anrechnung (Absatz 1) ist die ausländi-

sche Steuer auf Antrag bei der Ermittlung des Gesamt-
betrags der Einkünfte abzuziehen.

(3) Bei unbeschränktSteuerpflichtigen,bei denen
eine ausländische Steuer vom Einkommen nach
Absatz1 nicht angerechnet werden kann, weil die
Steuer nicht der deutschen Einkommensteuer ent-
spricht oder nicht in dem Staat erhoben wird, aus dem
die Einkünfte stammen, oder weil keine ausländischen
Einkünfte vorliegen, ist die festgesetzte und gezahlte
und keinem Ermäßigungsanspruch mehr unterliegende
ausländische Steuer bei der Ermittlung des Gesamtbe-
trags der Einkünfte abzuziehen, soweit sie auf Einkünfte
entfällt,die der deutschen Einkommensteuerunter-
liegen. :

(4) Statt der Anrechnung oder des Abzugs einer aus-
ländischen Steuer (Absätze 1 bis 3) ist bei unbe-
schränkt Steuerpflichtigen auf Antrag die auf ausländi-
sche Einkünfte aus dem Betrieb von Handelsschiffen im
internationalen Verkehr entfallende Einkommensteuer
nach dem ermäßigten Steuersatz des 834 Abs. i
Satz 1 zu bemessen; auf das restliche zu versteuernde
Einkommen ist $ 34 Abs. 1 Satz 2 sinngemäß anzuwen-
den.HandelsschiffewerdeniminternationalenVerkehr
betrieben, wenn eigene oder gecharterte Handels-
“schiffe, die im Wirtschaftsjahrüberwiegendin einem
inländischen Seeschiffsregister eingetragen sind und
die Flaggeder BundesrepublikDeutschlandführen,in
diesem Wirtschaftsjahr überwiegend zur Beförderung
von Personen und Gütern imVerkehr mit oder zwischen
ausländischen Häfen, innerhalb eines ausländischen
Hafens oder zwischen einem ausländischen Hafen und
der freien See eingesetzt werden. Zum Betrieb von Han-
delsschiffeniminternationalenVerkehrgehörtauchdie
Vercharterung von Handelsschiffen für die in Satz 2
bezeichneten Zwecke, wenn die Handelsschiffe vom
Vercharterer ausgerüstet worden sind, sowie die mit
demBetrieb und der Vercharterung von Handelsschiffen
in unmittelbaremZusammenhangstehendenNeben-
und Hilfsgeschäfte. Als ausländische Einkünfte im
Sinne des Satzes1 gelten,wenn ein Gewerbebetrieb
ausschließlich den Betrieb von Handelsschiffen im
internationalen Verkehr zum Gegenstand hat, 80 vom
Hundert des Gewinns dieses Gewerbebetriebs. Ist
Gegenstandeines Gewerbebetriebsnicht ausschließ-
lich der Betrieb von Handelsschiffen im internationalen
Verkehr, so gelten 80 vom Hundert des Teils des
Gewinns des Gewerbebetriebs, der auf den Betrieb von
HandelsschiffeniminternationalenVerkehrentfällt,als
ausländische Einkünfte im Sinne des Satzes 1; in

diesemFall ist Voraussetzungfür dieAnwendungdes
Satzes 1,daßdieserTeil desGewinnsgesondertermit-
teiltwird. Die Sätze 1 und 3 bis 5 sind sinngemäß anzu-
wenden,wenneigeneodergecharterteSchiffe,die im
Wirtschaftsjahr überwiegend in einem inländischen
Seeschiffsregister eingetragen sind und die Flagge der
Bundesrepublik Deutschland führen, in diesem Wirt-
schaftsjahr überwiegend außerhalb der deutschen
Hoheitsgewässer zur Aufsuchung von Bodenschätzen
oder zur Vermessung von Energielagerstättenunter
demMeeresbodeneingesetztwerden.
(5) Die obersten Finanzbehörden der Länder können

mitZustimmung des Bundesministers der Finanzen die
auf ausländischeEinkünfteentfallendedeutscheEin-
kommensteuer ganz oder zum Teil erlassen oder in
einemPauschbetragfestsetzen,wennesausvolkswirt-
schaftlichenGründenzweckmäßigist oderdieAnwen-
dung des Absatzes 1 besonders schwierig ist.
(6) Die Absätze 1 bis 3 sind vorbehaltlich der Sätze 2

und3 nichtanzuwenden,wenndieEinkünfteaus einem
ausländischen Staat stammen, mit dem ein Abkommen
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung besteht. So-
weit in einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerungdieAnrechnungeinerausländischenSteuer
auf die deutsche Einkommensteuer vorgesehen ist, sind
Absatz 1 Sätze 2 und 3 und Absatz 2 entsprechend auf
die nach dem Abkommen anzurechnende ausländische
Steuer anzuwenden. Wird bei Einkünften aus einem
ausländischen Staat, mit dem ein Abkommen zur Ver-
meidungderDoppelbesteuerungbesteht,nachdenVor-
schriften dieses Abkommens die Doppelbesteuerung
nicht beseitigt oder bezieht sich das Abkommen nicht
aufeineSteuervomEinkommendiesesStaates,so sind
die Absätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden.
(7) Durch Rechtsverordnungkönnen Vorschriften

erlassenwerdenüber
1. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn die

ausländischen Einkünfte aus mehreren fremden
Staaten stammen,

2. den Nachweis über die Höhe der festgesetzten und
gezahlten ausländischen Steuern, |

3. die Berücksichtigungausländischer Steuern, die
nachträglich erhoben oder zurückgezahlt werden.

834d
Ausländische Einkünfte

Ausländische Einkünfte im Sinne des $ 34 c Abs. 1
bis 5 sind
1. Einkünfte aus einer in einem ausländischen Staat

betriebenen Land- und Forstwirtschaft (S$ 13 und
14) und Einkünfte der in den Nummern 3, 4, 6,7 und 8
Buchstabec genanntenArt,soweitsiezudenEin-
künften aus Land- und Forstwirtschaft gehören;

2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb (88 15 und 16),
a) diedurcheineineinemausländischenStaatbele-

gene Betriebsstätteoder durch einen in einem
ausländischen Staat tätigen ständigen Vertreter
erzielt werden, und Einkünfte der in den Num-
mern 3, 4, 6, 7 und 8 Buchstabe c genannten Art,
soweitsie zudenEinkünftenausGewerbebetrieb
gehören,



b) die aus Bürgschafts- und Avalprovisionen erzielt
werden, wenn der Schuldner Wohnsitz,
Geschäftsleitung oder Sitz in einem ausländi-
schen Staat hat, oder

c) die durch den Betrieb eigener oder gecharterter
Seeschiffe oder Luftfahrzeuge aus Beförderun-
gen zwischen ausländischen oder von ausländi-
schen zu inländischen Häfen erzielt werden, ein-
schließlich der Einkünfte aus anderen mit solchen
Beförderungen zusammenhängenden, sich auf
das Ausland erstreckenden Beförderungsleistun-
gen,

. Einkünfteaus selbständigerArbeit (8 18), die in
einem ausländischen Staat ausgeübt oder verwertet
wird oder worden ist, und Einkünfte der in den Num-
mern4, 6, 7 und 8Buchstabe c genannten Art, soweit
sie zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit gehö-
ren;

. Einkünfte aus der Veräußerung von
a) Wirtschaftsgütern, die zum Anlagevermögen

eines Betriebs gehören, wenn die Wirtschafts-
güter in einem ausländischen Staat belegen sind,

b) Anteilen an Kapitalgesellschaften, wenn die
Gesellschaft Geschäftsleitung oder Sitz in einem
ausländischen Staat hat;

. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (8 19), die in
einemausländischenStaat ausgeübtoder,ohne im
Inland ausgeübt zu werden oder worden zu sein, in
einem ausländischen Staat verwertet wird oder wor-
den ist, und Einkünfte, die von ausländischen öffent-
lichen Kassen mit Rücksicht auf ein gegenwärtiges
oderfrüheresDienstverhältnisgewährtwerden.Ein-
künfte, die von inländischen öffentlichen Kassen ein-
schließlich der Kassen der Deutschen Bundesbahn
und der Deutschen Bundesbank mit Rücksicht auf
ein gegenwärtiges oder früheres Dienstverhältnis
gewährt werden, gelten auch dann als inländische
Einkünfte, wenn die Tätigkeit in einem ausländischen
Staat ausgeübt wird oder worden ist;

. Einkünfte aus Kapitalvermögen ($ 20), wenn der
Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz in
einemausländischenStaathatoderdas Kapitalver-
mögen durch ausländischen Grundbesitz gesichert
ist;

. Einkünfteaus VermietungundVerpachtung(8 21),
soweit das unbewegliche Vermögen oder die Sach-
inbegriffe in einem ausländischen Staat belegen oder
die Rechte zur Nutzung in einem ausländischen
Staat überlassen worden sind;

. sonstigeEinkünfteimSinne des $ 22,wenn
a) der zur Leistung der wiederkehrenden Bezüge

VerpflichteteWohnsitz, Geschäftsleitung oder
Sitz in einem ausländischen Staat hat,

b) bei Spekulationsgeschäften die veräußerten Wirt-
schaftsgüter in einem ausländischen Staat bele-
gen sind,

c) bei Einkünften aus Leistungen einschließlich der
Einkünfte aus Leistungen im Sinne des 8 49
Abs. 1 Nr. 9 der zur Vergütung der Leistung Ver-
pflichtete Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz in
einem ausländischen Staat hat.

2. Steuerermäßigung
bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft

834e
(1) Die tarifliche Einkommensteuer ermäßigt sich vor-

behaltlich des Absatzes 2 um die Einkommensteuer, die
auf den Gewinn des Veranlagungszeitraums aus einem
land- und forstwirtschaftlichenBetriebentfällt,höch-
stens jedoch um 2000 Deutsche Mark, wenn der
Gewinn des im Veranlagungszeitraum beginnenden
Wirtschaftsjahrs nicht nach $ 13 a ermittelt worden ist
und den Betrag von 50 000 Deutsche Mark nicht über-
steigt. Beträgt der Gewinn mehr.als 50 000 Deutsche
Mark, so vermindert sich der Höchstbetrag für die
Steuerermäßigung um 20 vom Hundert des Betrags, um
den der Gewinn den Betrag von 50 000 Deutsche Mark
übersteigt. Sind an einem solchen land- und forstwirt-
schaftlichenBetriebmehrereSteuerpflichtigebeteiligt,
so ist der Höchstbetrag für die Steuerermäßigung auf
die Beteiligten nach ihrem Beteiligungsverhältnis aufzu-
teilen. Die Anteile der Beteiligten an dem Höchstbetrag
für die Steuerermäßigung sind gesondert festzustellen
(8 179 Abgabenordnung).

(2)DieSteuerermäßigungdarfbeimSteuerpflichtigen
nichtmehrals insgesamt2 000 DeutscheMark betra-
gen. Die auf den Gewinn des Veranlagungszeitraums
nach Absatz 1 Satz 1 entfallende Einkommensteuer
bemißt sich nach dem durchschnittlichen Steuersatz
der tariflichen Einkommensteuer; dabei ist. dieser
Gewinn umden Teil des Freibetrags nach $ 13 Abs. 3 zu
kürzen, der dem Verhältnis des Gewinns zu den Ein-
künftendes Steuerpflichtigenaus Land- undForstwirt-
schaft vor Abzug des Freibetrags entspricht. Werden
Ehegatten nach den 88 26, 26 b zusammen veranlagt,
wird die Steuerermäßigung jedem der Ehegatten
gewährt, soweit sie Inhaber oder Mitinhaber verschiede-
ner land- und forstwirtschaftlicher Betriebe im Sinne
des Absatzes 1 Satz 1 sind.

2 a. Steuerermäßigungfür Steuerpflichtige
mit zwei und mehr Kindern bei Inanspruchnahme

erhöhterAbsetzungennach $ 7b

g34f
Bei Steuerpflichtigen,die erhöhteAbsetzungennach

$ 7 bin Anspruchnehmen,ermäßigtsich die tarifliche
Einkommensteuer,vermindertumdiesonstigenSteuer-
ermäßigungen mitAusnahme des $ 35, auf Antrag umje
600 DM für das zweite und jedes weitere Kind des
Steuerpflichtigen oder seines Ehegatten. Voraus-
setzung ist,
1. daß der Steuerpflichtige das Objekt, bei einem Zwei-

familienhaus mindestens eine Wohnung, zu eigenen
WohnzweckennutztoderwegendesWechsels des
Arbeitsortes nicht zu eigenen Wohnzwecken nutzen
kann und

2. daßes sich einschließlichdeserstenKindesumKin-
der imSinne des 8 32 Abs. 4 Satz 1,Abs. 5 bis 7 han-
delt, die zum Haushalt des Steuerpflichtigen gehören
oder in dem für die erhöhten Absetzungen maßge-
benden Begünstigungszeitraum gehört haben, wenn
diese Zugehörigkeit auf Dauer angelegt ist oder war.
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“2b. Steuerermäßigung
bei Ausgaben zur Förderung
staatspolitischer Zwecke

$34g
Bei Steuerpflichtigen,die Ausgaben zur Förderung

staatspolitischer Zwecke leisten, ermäßigt sich die tarif-
liche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen
SteuerermäßigungenmitAusnahmedes $ 35, um 50
vomHundertder Ausgaben,höchstensum600 Deut-
sche Mark, im Fall der Zusammenveranlagung von Ehe-
gattenhöchstensum1200 DeutscheMark.

3. Steuerermäßigung
bei Belastung mit Erbschaftsteuer

8 35
Sind bei der Ermittlung des Einkommens Einkünfte

berücksichtigt worden, die im Veranlagungszeitraum
oder in den vorangegangenenvier Veranlagungszeit-
räumen als Erwerb von Todes wegen der Erbschaft-
steuer unterlegen haben, so wird auf Antrag die umson-
stige Steuerermäßigungengekürzte tarifliche Ein-
kommensteuer, die auf diese Einkünfte anteilig entfällt,
umden in Satz 2 bestimmten Hundertsatz ermäßigt. Der
Hundertsatzbemißtsich nach demVerhältnis,in dem
die festgesetzte Erbschaftsteuer zu dem Betrag steht,
der sich ergibt, wenn dem erbschaftsteuerpflichtigen
Erwerb (8 10 Abs. 1 Erbschaftsteuergesetz) die Frei-
beträgenach den 88 16 und 17 und der steuerfreie
Betragnach$ 5 des Erbschaftsteuergesetzeshinzuge-
rechnet werden. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit
Erbschaftsteuer nach $ 10 Abs. 1 Nr. 1 a abgezogen
wird.

VI. Steuererhebung

1. Erhebung der Einkommensteuer

8 36
EntstehungundTilgung der Einkommensteuer

(1) Die Einkommensteuer entsteht, soweit in diesem
Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mitAblauf des Ver-
anlagungszeitraums.

(2) Auf die Einkommensteuer werden angerechnet:
1. die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Ein-

kommensteuer-Vorauszahlungen (8 37);
2. die durch Steuerabzug erhobene Einkommensteuer,

soweit sie auf die bei der Veranlagung erfaßten Ein-
künfte entfällt und nicht die Erstattung beantragt
oder durchgeführt worden ist;

3. die Körperschaftsteuereiner unbeschränktkörper-
schaftsteuerpflichtigen Körperschaft oder Perso-
nenvereinigungin Höhe von9/ıe der Einnahmenim
Sinne des 8 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2. Das gleiche gilt
bei Einnahmen im Sinne des 8 20 Abs. 2 Nr. 2 Buch-
stabe a, die aus der erstmaligen Veräußerung von
Dividendenscheinen oder sonstigen Ansprüchen
durch den Anteilseigner erzielt worden sind; in

diesen Fällen beträgt die anrechenbareKörper-
schaftsteuerhöchstens9/ıedesBetrags,deraufdie
veräußerten Ansprüche ausgeschüttet wird. Die
Anrechnungerfolgtunabhängigvonder Entrichtung
derKörperschaftsteuer.DieKörperschaftsteuerwird
nicht angerechnet:
a) in den Fällen des 8 36 a,
b) wenn die in den 8$ 44, 45 oder 46 des Körper-

schaftsteuergesetzes bezeichnete Bescheini-
gung nicht vorgelegt worden ist,

c) wenn die Vergütung nach den 88 36 b, 36 c oder
36 d beantragtoderdurchgeführtwordenist,

d) wenn bei Einnahmenaus der Veräußerungvon
Dividendenscheinen oder sonstigen Ansprüchen
durch den Anteilseigner die veräußerten Ansprü-
che erst nach Ablauf des Kalenderjahrs fällig wer-
den, das auf den Veranlagungszeitraum folgt,

e) wenn die Einnahmen nach einem Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung in demande-
renVertragsstaatbesteuertwerdenkönnen.

(3)Die SteuerbeträgenachAbsatz2 Nr. 1 bis 3 sind
jeweils auf volle Deutsche Mark aufzurunden. Bei den
durch SteuerabzugerhobenenSteuern ist jeweils die
Summe der Beträge einer einzelnen Abzugsteuer aufzu-
runden; die Summe der von den Kapitalerträgen im
Sinne des $ 43 Abs. 1 Nr. 5 erhobenen Kapitalertrag-
steuer ist gesondertaufzurunden.
(4) Wenn sich nach der Abrechnung ein Überschuß

zuungunsten des Steuerpflichtigen ergibt, hat der
Steuerpflichtige (Steuerschuldner) diesen Betrag,
soweit er den fällig gewordenen, aber nicht entrichteten
Einkommensteuer-Vorauszahlungenentspricht,sofort,
imübrigeninnerhalbeines Monats nachBekanntgabe
des Steuerbescheids zu entrichten (Abschlußzahlung).
Wennsich nachderAbrechnungeinÜberschußzugun-
sten des Steuerpflichtigen ergibt, wird dieser dem
Steuerpflichtigennach Bekanntgabedes Steuerbe-
scheidsausgezahlt.Bei Ehegatten,dienachden$$ 26,
26 b zusammen zur Einkommensteuer veranlagt wor-
densind,wirktdieAuszahlunganeinenEhegattenauch
für undgegendenanderenEhegatten.

8364
Ausschluß der Anrechnung

von Körperschaftsteuerin Sonderfällen
(1) Die Anrechnung von Körperschaftsteuer nach

8 36 Abs. 2 Nr.3 ist einem Anteilseigner mit beherr-
schendemEinfiußauf die ausschüttendeKörperschaft
oder Personenvereinigung zu versagen oder bei ihm
rückgängig zu machen, soweit die anzurechnende Kör-
perschaftsteuernicht durch die ihr. entsprechende
gezahlte Körperschaftsteuer gedeckt ist und nach Be-
ginn der Vollstreckung wegen dieser rückständigen
Körperschaftsteuer anzunehmen ist, daß die vollstän-
dige Einziehung keinen Erfolg haben wird. Das gleiche
gilt für einen wesentlich beteiligten Anteilseigner ohne
beherrschendenEinfluß.
(2) Absatz 1 ist nur anzuwenden,wennder beherr-

schende Einfluß oder die wesentliche Beteiligung zu
einemZeitpunktinnerhalbderletztendreiJahre vordem
Jahr der Ausschüttung bestanden hat. Ein Anteilseigner
gilt als wesentlichbeteiligtim Sinne des Absatzes 1,



wenner zu mehrals 25 vomHundertunmittelbaroder
mittelbar beteiligt war.
(3) Wird die Anrechnung rückgängig gemacht, so ist

der Steuerbescheid zu ändern.

(4) Soweit die Körperschaftsteuer nachträglich
gezahlt wird, ist bei dem Anteilseigner die Anrechnung
durchzuführen und der Steuerbescheid zu ändern.

8 36b
Vergütung von Körperschaftsteuer

(1) Einem Anteilseigner, der Einnahmen im Sinne des
$ 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 bezieht und im Zeitpunkt ihres
Zufließens unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist,
wird die anrechenbare Körperschaftsteuer aufAntrag
vergütet, wenn anzunehmen ist, daß für ihn eine Veran-
lagung zur Einkommensteuer nicht in Betracht kommt.
8 36 Abs. 2 Nr. 3 Sätze 1, 3 und 4 Buchstaben a und e
ist entsprechend anzuwenden. Die für die Höhe der Ver-
gütung erforderlichen Angaben sind durch die Beschei-
nigung eines inländischen Kreditinstituts im Sinne des
844 Abs. 1 Satz 3 oder des 845 des Körperschaft-
steuergesetzes nachzuweisen.
(2) Der Anteilseigner hat durch eine Bescheinigung

des für ihn zuständigenWohnsitzfinanzamtsnachzu-
weisen, daß er unbeschränkt einkommensteuerpflichtig
ist und daß für ihn eine Veranlagung zur Einkommen-
steuer voraussichtlichnicht in Betracht kommt.Die
Bescheinigung ist unter dem Vorbehalt des Widerrufs
auszustellen.Ihre Geltungsdauerdarf höchstens drei
Jahre betragen; sie muß am Schluß eines Kalenderjahrs
enden. Fordert das Finanzamt die Bescheinigung
zurückodererkenntderAnteilseigner,daßdieVoraus-
setzungen für ihre Erteilung weggefallen sind, so hat der
Anteilseigner dem Finanzamt die Bescheinigung
zurückzugeben.
(3) Für die Vergütung ist das Bundesamt für Finanzen

zuständig. Der Antrag ist nach amtlich vorgeschriebe-
. nem Muster zu stellen und zu unterschreiben.

(4) Die Antragsfrist endet am 31. Dezember des Jah-
res, das dem Kalenderjahr folgt, in dem die Einnahmen
zugeflossen sind. Die Frist kann nicht verlängert
werden.

(5) Die Vergütung ist ausgeschlossen,
1. wenn die Vergütung nach $ 36d beantragt oder

durchgeführt worden ist,
2. wenn die vorgeschriebenen Bescheinigungen nicht

vorgelegt oder durch einen Hinweis nach $ 45 Abs. 2
des Körperschaftsteuergesetzes gekennzeichnet
worden sind.

836c
Vergütung von Körperschaftsteuer
auf Grund von Sammelanträgen

(1)WirdindenFällendes$ 36bAbs. 1derAntragauf
Vergütung von Körperschaftsteuer in Vertretung des
Anteilseigners durch ein ‚Inländisches Kreditinstitut
gestellt, so kann von der Übersendung der in $ 36b
Abs. 2 dieses Gesetzes und in $ 44 Abs. 1 Satz 3 oder
in $ 45 des Körperschaftsteuergesetzes bezeichneten
Bescheinigungen abgesehen werden, wenn das Kredit-
institut versichert,
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1. daß eine Bescheinigung im Sinne des $ 44 Abs. 1
Satz 3 oderdes $ 45 des Körperschaftsteuergeset-
zes nicht ausgestellt oder als ungültig gekennzeich-
net oder nach den Angaben des Anteilseigners
abhandengekommenodervernichtetist,

2. daß dieAktie imZeitpunkt des Zufließens der Einnah-
men in einem auf den Namen des Anteilseigners lau-
tenden Wertpapierdepot bei dem Kreditinstitut ver-
zeichnet war,

3. daß ihm die in $ 36 b Abs. 2 bezeichnete Bescheini-
gung vorliegt und

4. daß die Angaben in dem Antrag wahrheitsgemäß
nachbestemWissenundGewissengemachtworden
sind.

Über Anträge, in denen das Kreditinstitut versichert, daß
die Bescheinigung als ungültig gekennzeichnet oder
nach den Angaben des Anteilseigners abhanden
gekommen oder vernichtet ist, hat es Aufzeichnungen
zu führen. Das Recht der Finanzbehörden zur Ermittlung
des Sachverhaltsbleibtunberührt.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Anträge, die

1. eine Kapitalgesellschaft in Vertretung ihrer Arbeit-
nehmer stellt, soweit es sich um Einnahmen aus
Anteilen handelt, die den Arbeitnehmern von der
Kapitalgesellschaft überlassen worden sind und von
ihr oder einem Kreditinstitut verwahrt werden;

2. der von einer Kapitalgesellschaft bestellte Treuhän-
der in Vertretung der Arbeitnehmer dieser Kapitalge-
sellschaft stellt, soweit es sich um Einnahmen aus
Anteilen handelt, die den Arbeitnehmern von der
Kapitalgesellschaft überlassen worden sind und von
dem Treuhänder oder einem Kreditinstitut verwahrt
werden;

3. eine Erwerbs- oder Wirtschaftsgenossenschaft in
Vertretung ihrer Mitglieder stellt, soweit es sich um
Einnahmen aus Anteilen an dieser Genossenschaft
handelt.

Den Arbeitnehmern im Sinne der Nummern1 und 2 ste-
hen frühere Arbeitnehmer der Kapitalgesellschaft
gleich.

(3) Erkennt der Vertreter des Anteilseigners vor
Ablauf der Festsetzungsfrist im Sinne der $$ 169
bis 171 der Abgabenordnung, daß die Vergütung ganz
oder teilweise zu Unrecht festgesetzt worden ist, so hat
er dies dem Bundesamt für Finanzen anzuzeigen. Das
Bundesamtfür Finanzen hat die zu Unrecht gezahlte
Vergütungvon demAnteilseignerzurückzufordern,für
den sie festgesetzt worden ist. Der Vertreter des An-
teilseigners haftet für die zurückzuzahlende Vergütung.

(4) $ 36b Abs. 1 bis 4 und5 Nr. 1 giltentsprechend.
Die Antragsfrist gilt als gewahrt, wenn der Anteilseigner
die beantragende Stelle bis zu dem in 8 36b Abs. 4
bezeichnetenZeitpunktschriftlichmit der Antragstel-
lungbeauftragthat.

8 36d
Vergütung von Körperschaftsteuer in Sonderfällen

(1) In den Fällen des 8 36c Abs. 2 wird die anrechen-
bare Körperschaftsteuer an den dort bezeichneten Ver-
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treter unabhängig davon vergütet, ob für den Anteils-
eigner eine Veranlagung in Betracht kommt und ob eine
Bescheinigung im Sinne des $ 36b Abs. 2 vorgelegt

bereiterklärthat,denVergütungsbetragfürdenAnteils-
eigner entgegenzunehmen. Die Vergütung nach Satz 1
wird nur für Anteilseigner gewährt, deren Bezüge im
Sinne des 8 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 im Wirtschaftsjahr
100 Deutsche Mark nicht überstiegen haben.

(2) Das Finanzamt kann einer unbeschränkt steuer-
pflichtigen Körperschaft auch in anderen als den in
8 36c Abs. 2 bezeichneten Fällen gestatten, in Vertre-
tung ihrer unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilseigner
einenSammelantragauf VergütungvonKörperschaft-
steuer zu stellen,

1. wenn die Zahl der Anteilseigner besonders groß ist,
2. wenn die Körperschaft den Gewinn ohne Einschal-

tung eines Kreditinstituts an die Anteilseigner aus-
schüttetund

3. wenn im übrigen die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 erfüllt sind.
(3) Für die Vergütung ist das Finanzamt zuständig,

demdie Besteuerungdes Einkommensdes Vertreters
obliegt. Das Finanzamt kann die Vergütung an Auflagen
binden, die die steuerliche Erfassung der Kapitalerträge
sichern sollen. Im übrigen ist 8 36 c sinngemäß anzu-
wenden.

836e
Vergütung des Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrags

an beschränkt Einkommensteuerpflichtige

Für die Vergütung des Körperschaftsteuer-Erhö-
hungsbetrags an beschränkt Einkommensteuerpflich-
tige gilt $ 52 des Körperschaftsteuergesetzes sinn-
gemäß.

8 37
Einkommensteuer-Vorauszahlung

(1) Der Steuerpflichtige hat am 10. März, 10. Juni,
10. September und 10. Dezember Vorauszahlungen auf
die Einkommensteuer zu entrichten, die er für den lau-
fenden Veranlagungszeitraum voraussichtlich schulden
wird. Die Einkommensteuer-Vorauszahlung entsteht
jeweils mit Beginn des Kalendervierteljahrs, in dem die
Vorauszahlungen zu entrichten sind, oder, wenn die
Steuerpflicht erst im Laufe des Kalendervierteljahrs
begründet wird, mit Begründung der Steuerpflicht.
(2) Die Oberfinanzdirektionen können für Steuer-

pflichtige,die überwiegendEinkünfteaus Land- und
Forstwirtschaft erzielen, von Absatz 1 Satz 1 abwei-
chende Vorauszahlungszeitpunkte bestimmen. Das
gleiche gilt für Steuerpflichtige, die überwiegend Ein-
künfte oder Einkunftsteile aus nichtselbständiger Arbeit
erzielen, die der Lohnsteuer nicht unterliegen.
(3) Das Finanzamt setzt die Vorauszahlungen durch

Vorauszahlungsbescheid fest. Die Vorauszahlungen
bemessen sich grundsätzlich nach der Einkommen-
steuer, die sich nach Anrechnung der Steuerabzugs-
beträge und der Körperschaftsteuer (8 36 Abs. 2 Nr. 2
und 3) bei der letzten Veranlagung ergeben hat. Das
Finanzamt kann bis zum Ablauf des auf den Veranla-
gungszeitraum folgenden Kalenderjahrs die Vorauszah-

lungen an die Einkommensteuer anpassen, die sich für
den Veranlagungszeitraum voraussichtlich ergeben
wird. Bei der Anwendung der Sätze 2 und 3 bleiben Bei-
träge im Sinne des $ 10 Abs. 1 Nr. 3 stets und Aufwen-
dungen im Sinne des $ 10 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 4 bis 7, der
88 10 b und 33 sowie die abziehbaren Beträge nach
8 32 Abs. 8 Satz 2 und $ 33 a, wenn die Aufwendungen
und abziehbarenBeträge insgesamt1800 Deutsche
Mark nicht übersteigen, außer Ansatz. Negative Ein-
künfte aus der Vermietung oder Verpachtung eines
GebäudesimSinnedes$ 21Abs.1Nr.1werdenbeider
Festsetzung der Vorauszahlungen nur für Kalender-
jahre berücksichtigt, die nach der Anschaffung oder
Fertigstellungdieses Gebäudes beginnen.Wird ein
Gebäude vor dem Kalenderjahr seiner Fertigstellung
angeschafft,trittan dieStellederAnschaffungdieFer-
tigstellung.Satz 5 gilt nichtfür negativeEinkünfteaus
der Vermietung oder Verpachtung eines Gebäudes, für
das erhöhte Absetzungen nach $ 7 boder nach $ 14 a
oder $ 15 des Berlinförderungsgesetzes in Anspruch
genommenwerden.Satz 5 gilt für negativeEinkünfte
aus der Vermietung oder Verpachtung eines anderen
Vermögensgegenstandesim Sinne des 8 21 Abs. 1
Nr. 1 bis 3 entsprechend mit der Maßgabe, daß an die
Stelle der Anschaffung oder Fertigstellung die Auf-
nahme der Nutzung durch den Steuerpflichtigen tritt.
(4) Bei einer nachträglichen Erhöhung der Voraus-

zahlungen ist die letzte Vorauszahlung für den Veranla-
gungszeitraum anzupassen. Der Erhöhungsbetrag ist
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Voraus-
zahlungsbescheidszu entrichten.
(5) Vorauszahlungen sind nur festzusetzen, wenn sie

mindestens 400 Deutsche Mark im Kalenderjahr und
mindestens100 DeutscheMark für einenVorauszah-
Iungszeitpunkt betragen. Festgesetzte Vorauszahlun-
gen sind nur zu erhöhen, wenn sich der Erhöhungsbe-
trag im Fall des Absatzes 3 Sätze.2 bis 4 für einen Vor-
auszahlungszeitpunkt auf mindestens 100 Deutsche
Mark, im Fall des Absatzes 4 auf mindestens5 000
Deutsche Mark beläuft.

2. Steuerabzug vom Arbeitslohn
(Lohnsteuer)

&38
Erhebung der Lohnsteuer

(1) Bei Einkünftenaus nichtselbständigerArbeitwird
EinkommensteuerdurchAbzugvomArbeitslohnerho-
ben (Lohnsteuer), soweit der Arbeitslohn von einem
Arbeitgeber gezahlt wird, der im Inland einen Wohnsitz,
seinen gewöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäftslei-
tung, seinen Sitz, eine Betriebsstätte oder einen ständi-
gen Vertreter imSinne der $8 8 bis 13 der Abgabenord-
nung hat (inländischer Arbeitgeber). Der Lohnsteuer
unterliegt auch der im Rahmen des Dienstverhältnisses
üblicherweise von einem Dritten für eine Arbeitsleistung
gezahlteArbeitslohn.
(2) Der Arbeitnehmerist Schuldnerder Lohnsteuer.

Die Lohnsteuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem der
Arbeitslohn dem Arbeitnehmer zufließt.

(3) Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer für Rechnung
des Arbeitnehmers bei jeder Lohnzahlung vom Arbeits-



Iohn einzubehalten. Bei juristischen Personen des
öffentlichen Rechts hat die öffentliche Kasse, die den
Arbeitslohn zahlt, die Pflichten desArbeitgebers.

(4) Wenn der vom Arbeitgeber geschuldete Barlohn
zur Deckung der Lohnsteuer nicht ausreicht, hat der
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber den Fehlbetrag zur Ver-
fügung zu stellen oder der Arbeitgeber einen entspre-
chenden Teil der anderen Bezüge des Arbeitnehmers
zurückzubehalten.SoweitderArbeitnehmerseinerVer-
pflichtung nicht nachkommt und der Arbeitgeber den
Fehlbetragnicht durch Zurückbehaltungvon anderen
Bezügendes Arbeitnehmersaufbringenkann,hat der
Arbeitgeber dies dem Betriebsstättenfinanzamt (5 41a
Abs. 1 Nr. 1) anzuzeigen.Das Finanzamthat die zu-
wenig erhobene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzu-
fordern.

838a
Höhe der Lohnsteuer

(1) Die Jahresiohnsteuer bemißt sich nach dem
Arbeitslohn, den der Arbeitnehmer im Kalenderjahr
bezieht (Jahresarbeitslohn). Laufender Arbeitslohn gilt
in dem Kalenderjahr als bezogen, in dem der Lohnzah-
lungszeitraum endet; in den Fällen des:$ 39 b Abs. 5
Satz 1 trittderLohnabrechnungszeitraumandie Stelle
des Lohnzahlungszeitraums. Arbeitslohn, der nicht als
laufender Arbeitslohn gezahlt wird (sonstige Bezüge),
wird in demKalenderjahr bezogen, indem er demArbeit-
nehmerzufließt.
(2) Die Jahresiohnsteuer wird nach dem Jahres-

arbeitslohn so bemessen, daß sie der Einkommensteuer
entspricht, die der Arbeitnehmer schuldet, wenn er aus-
schließlich Einkünfte aus nichtselbständigerArbeit
erzielt.
(3) Vom laufenden Arbeitslohn wird die Lohnsteuer

jeweils mit dem auf den Lohnzahlungszeitraum fallen-
den Teilbetrag der Jahreslohnsteuer erhoben, die sich
bei Umrechnungdes laufendenArbeitslohnsauf einen
Jahresarbeitslohn ergibt. Von sonstigen Bezügen wird
die Lohnsteuer mit dem Betrag erhoben, der zusammen
mit der Lohnsteuer für den laufenden Arbeitslohn des

. Kalenderjahrs und für etwa im Kalenderjahr bereits
gezahlte sonstige Bezüge die voraussichtliche Jahres-
lohnsteuer ergibt.
(4) Bei der Ermittlung der Lohnsteuer werden die

Besteuerungsgrundlagen des Einzelfalls durch die Ein-
reihungder Arbeitnehmerin Steuerklassen (838 b),
Aufstellung von entsprechendenLohnsteuertabellen
($ 38c) und Ausstellungvon entsprechendenLohn-
steuerkarten($ 39) sowie Feststellungvon Freibeträ-
gen ($39 a) berücksichtigt. i

838b
Lohnsteuerklassen

Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs werden
unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitneh-
merin Steuerklasseneingereiht.Dabeigilt folgendes:
1. In die Steuerklasse I gehören Arbeitnehmer, die

a) ledig sind,
b) verheiratet,verwitwetodergeschiedensind und

bei denen die Voraussetzungen für die Steuer-
klasse Ill oder IV nicht erfüllt sind;
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2. in die Steuerklasse Il gehörendie unterNummer1
bezeichneten Arbeitnehmer, wenn sie mindestens
ein Kind (8 32 Abs. 4 bis 7) haben;

3. in dieSteuerklasse Ill gehörenArbeitnehmer,
a) die verheiratet sind, wenn beide Ehegatten unbe-

schränkt einkommensteuerpflichtig sind und
nicht dauernd getrennt leben und.
aa) der Ehegatte des Arbeitnehmers keinen

Arbeitslohnbeziehtoder
bb) der Ehegatte des Arbeitnehmers aufAntrag

beiderEhegattenin die SteuerklasseV ein-
gereihtwird,

dieverwitwetsind,wennsie undihrverstorbener
Ehegatte im Zeitpunkt seines Todes unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig waren und in
diesem Zeitpunkt nicht dauernd getrennt gelebt
haben, für das Kalenderjahr, das dem Kalender-
jahr folgt, in dem der Ehegatte verstorben ist,
derenEhe aufgelöstwordenist,wenn
aa) imKalenderjahrderAuflösungderEhebeide

Ehegatten unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtigwaren und nicht dauerndgetrennt
gelebt haben und

bb) der andere Ehegatte wieder geheiratet hat,
von seinem neuen Ehegatten nicht dauernd
getrennt lebt und er und sein neuer Ehegatte

bDei

cDe

unbeschränkt einkommensteuerpflichtig
sind,

für das Kalenderjahr, in dem die Ehe aufgelöst
worden ist;

4. indieSteuerklasseIVgehörenArbeitnehmer,diever-
heiratetsind, wenn beide Ehegattenunbeschränkt
einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd
getrennt leben und der Ehegatte des Arbeitnehmers
ebenfalls Arbeitslohn bezieht;

5. in die Steuerklasse V gehören die unter Nummer 4
bezeichneten Arbeitnehmer, wenn der Ehegatte des
Arbeitnehmers auf Antrag beider Ehegatten in die
SteuerklasseIll eingereihtwird;

6. die Steuerklasse VI gilt bei Arbeitnehmern,die
nebeneinandervonmehrerenArbeitgebernArbeits-
lIohn beziehen, für die Einbehaltung der Lohnsteuer
vom Arbeitsiohn aus dem zweiten und weiteren
Dienstverhältnis.

838c
Lohnsteuertabellen

(1) Der Bundesminister der Finanzen hat auf der
Grundlage der diesem Gesetz beigefügten Anlagen 1
und 2 (Einkommensteuertabellen)*)eine allgemeine
Jahreslohnsteuertabellefür Jahresarbeitslöhnebis zu
120 000 Deutsche Mark und für Arbeitnehmer mitbis zu
12 Kindern aufzustellen und bekanntzumachen. In der
allgemeinen Jahresiohnsteuertabelle sind die für die
einzelnen Steuerklassen in Betracht kommenden
Jahresiohnsteuerbeträge auszuweisen. Die Jahres-
lohnsteuerbeträge sind für die Steuerklassen I, Il und IV
aus der Anlage 1, für die Steuerklasse Ill aus der An-
lage 2 abzuleiten. Die Jahresiohnsteuerbeträge für die

tabellensind imBGBl. 1980Teill S. 1388ff. abgedruckt.
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SteuerklassenV undVI sindauseinerfürdiesenZweck
zusätzlich aufzustellenden Einkommensteuertabelle
abzuleiten; in dieser Tabelle ist für die nach $ 32a
Abs. 2 abgerundeten Beträge des zu versteuernden Ein-
kommens jeweils die Einkommensteuer auszuweisen,
die sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen der Ein-
kommensteuer für das Zweieinhalbfache und der Ein-
kommensteuer für das Eineinhalbfache des abgerunde-
ten zu versteuernden Einkommens nach der Anlage 2
ergibt; die auszuweisende Einkommensteuer beträgt
jedoch mindestens 22 vom Hundert des abgerundeten
zu versteuernden Einkommens. Die in den Einkommen-
steuertabellen ausgewiesenen Beträge des zu versteu-
ernden Einkommenssind in einen Jahresarbeitsiohn
umzurechnen durch Hinzurechnung
1. des Arbeitnehmer-Freibetrags (8 19 Abs. 4) für die

Steuerklassen | bis V,
2. des Werbungskosten-Pauschbetrags ($ 9a Nr. 1)

für die Steuerklassen I bis V,
3. des Sonderausgaben-Pauschbetrags (8 10 c Abs. 1)

von 270 DeutscheMark für die Steuerklassen|, Il
und IV und von 540 Deutsche Mark für die Steuer-
klasse Il,

4. der Vorsorgepauschale ($ 10c Abs. 3)
a) für die Steuerklassen I und Il in Höhe des 8 10c

Abs. 3 Satz 2,
b) für die Steuerklasse Ill in Höhe des 8 10 c Abs. 5

Nr. 1,
c) fürdieSteuerklasseIV inHöhedes 8 10c Abs. 3

Satz 2 mit der Abweichung, daß an die Stelle der
Beträge von 600 und 300 Deutsche Mark des
8 10c Abs. 3Nr. 1 und 2 die Beträge von 300 und
150 Deutsche Mark treten,

5. des Haushaltsfreibetrags ($ 32 Abs. 3) für die
Steuerklasse Il,

6. des Kinderfreibetrags (8 32 Abs. 8)
a) für die Steuerklassen II und Ill

in Höhe von 432 Deutsche Mark,
b) für die Steuerklasse IV

in Höhevon 216 DeutscheMark
für jedes Kind im Sinne des $ 32 Abs. 4 bis 7,

7. eines Rundungsbetrags von 18 Deutsche Mark für
die Steuerklasse VI.

DerallgemeinenJahreslohnsteuertabelleisteinedieser
Vorschrift entsprechende Anleitung zur Ermittlung der
Lohnsteuer für die 120 000 Deutsche Mark überstei-
genden Jahresarbeitslöhne und für Arbeitnehmer mit
mehrals 12 Kindernanzufügen.

(2) Der Bundesminister der Finanzen hat eine beson-
dere Jahreslohnsteuertabelle für den Steuerabzug vom
Arbeitslohn derjenigen Arbeitnehmer aufzustellen und
bekanntzumachen, die zu dem Personenkreis des
8 10c Abs. 7 gehören. Für die Aufstellung dieser
Jahreslohnsteuertabelle sind die Vorschriften des
Absatzes 1 mit Ausnahme der Nummer 4 anzuwenden;
dieVorsorgepauschale(8 10c Abs. 3) ist anzusetzen
1. für die Steuerklassen I und II in Höhe des $ 10c

Abs. 3 Satz 3,
2. für die Steuerklasse Ill in Höhe des $ 10c Abs. 5

Nr. t,

3. für die Steuerklasse IV in Höhe des $ 10c Abs. 3
Satz 3 mit der Abweichung, daß an die Stelle der
Beträge von 600 und 300 Deutsche Mark des 8 10c
Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 und 2 die Beträge von 300 und
150 Deutsche Mark treten.

(3) Der Bundesminister der Finanzen hat aus den
nach den Absätzen 1 und 2 aufzustellenden Jahres-
lohnsteuertabellen jeweils eine Monatslohnsteuer-
tabelle für Arbeitslöhne bis zu 10 000 Deutsche Mark,
eine Wochenlohnsteuertabelle für Wochenarbeitslöhne
biszu 1400DeutscheMarkundeineTageslohnsteuer-
tabelle für Tagesarbeitslöhne bis zu 200 Deutsche Mark
abzuleiten und bekanntzumachen. Dabei sind die
Anfangsbeträge der Arbeitslohnstufen und die Lohn-
steuerbeträge für die Monatslohnsteuertabellen mit
einem Zwölftel, für die Wochenlohnsteuertabellen mit
7/360 und für die Tagesiohnsteuertabellen mit 1/360
der Jahresbeträge anzusetzen. Bei der Berechnung der
Lohnsteuerbeträge für die Wochen- und Tageslohn-
steuertabellenbleibenBruchteileeinesPfennigsaußer
Ansatz. Bei der Berechnung der Lohnsteuerbeträge für
die Monatslohnsteuertabellen sind die Lohnsteuerbe-
träge auf den nächsten durch 10 teilbaren Pfennigbe-
trag abzurunden.Absatz 1 letzterSatz ist sinngemäß
anzuwenden.

839
Lohnsteuerkarte

(1) Die Gemeinden haben den unbeschränkt einkom-

derjahr unentgeltlich eine Lohnsteuerkarte nach amtlich
vorgeschriebenem Muster auszustellen und zu übermit-
teln. Steht ein Arbeitnehmer nebeneinander bei mehre-
ren Arbeitgebern in einem Dienstverhältnis, so hat die
Gemeindeeine entsprechendeAnzahl Lohnsteuerkar-
ten unentgeltlich auszustellen und zu übermitteln.Wenn
eine Lohnsteuerkarte verlorengegangen, unbrauchbar
geworden oder zerstört worden ist, hat die Gemeinde
eine Ersatz-Lohnsteuerkarte auszustellen. Hierfür kann
die ausstellende Gemeinde von dem Arbeitnehmer eine
Gebühr bis 3 Deutsche Mark erheben;das Verwal-
tungskostengesetzist anzuwenden.
(2) Für die Ausstellungder Lohnsteuerkarteist die

Gemeindeörtlichzuständig,in derenBezirkderArbeit-
nehmer am 20. September des dem Kalenderjahr, für
das die Lohnsteuerkartegilt, vorangehendenJahres
oder erstmalsnachdiesemStichtagseine Hauptwoh-
nung oder in Ermangelungeiner Wohnung seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Bei verheiräteten
Arbeitnehmern gilt als Hauptwohnung die Hauptwoh-
nung der Familie oder in Ermangelung einer Familien-
wohnung die Hauptwohnungdes älteren Ehegatten,
wenn beideEhegattenunbeschränkteinkommensteu-
erpflichtigsind undnichtdauerndgetrenntleben.
(3) Die Gemeinde hat auf der Lohnsteuerkarte insbe-

sondere jeweils in Buchstaben den Familienstand, die
Steuerklasse (8 38b) und die Zahl der Kinder des
Steuerpflichtigen,die das 16. Lebensjahrnoch nicht
vollendet haben (8 32 Abs. 4 und 5), einzutragen. Für die
Eintragungen sind die Verhältnisse zu Beginn des
Kalenderjahrs maßgebend, für das die Lohnsteuerkarte
gilt. Hat der Arbeitnehmer Kinder, die zu Beginn des
Kalenderjahrs das 16. Lebensjahr vollendet haben (8 32



Abs. 6 und 7), so wird die auf der Lohnsteuerkarte ein-
getragene Steuerklasse und Zahl der Kinder vom
Finanzamt auf Antrag geändert. Die Eintragung des
Familienstands, der Steuerklasse und der Zahl der Kin-
der ist die gesonderte Feststellung von Besteuerungs-
grundlagen im Sinne des 8 179 Abs. 1der Abgabenord-
nung, die unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht.
Der Eintragung braucht eine Belehrung über den zuläs-
sigenRechtsbehelfnichtbeigefügtzu werden.
(4) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die Eintragung

der Steuerklasse, des Familienstands und der Zahl der
Kinder auf der Lohnsteuerkarte umgehend ändern zu
lassen, wenn die Eintragungauf der Lohnsteuerkarte
von den Verhältnissen zu Beginn des Kalenderjahrs
zugunstendes Arbeitnehmersabweicht.DieÄnderung
von Eintragungen imSinne des Absatzes 3 Satz 1 ist bei
der Gemeinde, die Änderung von Eintragungen imSinne
des Absatzes 3 Satz 3 beim Finanzamt zu beantragen.

nach, so hat die Gemeinde oder das Finanzamt die Ein-
tragung von Amts wegen zu ändern; der Arbeitnehmer
hat die Lohnsteuerkarte der Gemeinde oder dem
Finanzamt auf Verlangen vorzulegen. Unterbleibt die
Anderungder Eintragung,hat das Finanzamtzuwenig
erhobene Lohnsteuer vomArbeitnehmer nachzufordern,
wenn diese 20 Deutsche Mark übersteigt; hierzu hat die
Gemeinde dem Finanzamt dieFälle mitzuteilen, in denen
eine von ihr vorzunehmende Änderung unterblieben ist.
(5) Treten bei einem Arbeitnehmerim Laufe des

Kalenderjahrs, für das die Lohnsteuerkarte gilt, die Vor-
aussetzungen für eine ihm günstigere Steuerklasse
oder Zahl der Kinder ein, so kann der Arbeitnehmer bis
zum 30. November bei der Gemeinde, in den Fällen des
&32 Abs. 6 und 7 beim Finanzamt die Änderung der Ein-
tragung beantragen. Die Änderung ist mit Wirkung von
dem Tage an vorzunehmen, an dem erstmals die Vor-
aussetzungen für die Anderung vorlagen. Ehegatten, die
beide in einem Dienstverhältnis stehen, können im
Laufe des Kalenderjahrs einmal, spätestens bis zum
30. November, bei der Gemeinde beantragen, die auf
ihren Lohnsteuerkarten eingetragenen Steuerklassen
in andere nach $ 38 b Nr. 3 bis 5 in Betracht kommende
Steuerklassen zu ändern. Die Gemeinde hat die Ände-
rung mitWirkung vom Beginn des auf die Antragstellung
folgenden Kalendermonats an vorzunehmen.
(6) Die Gemeinden sind insoweit, als sie Lohnsteuer-

karten auszustellen, Eintragungen auf den Lohnsteuer-
karten vorzunehmen und zu ändern haben, örtliche
Landesfinanzbehörden. Sie sind insoweit verpflichtet,
denAnweisungendes örtlichzuständigenFinanzamts
nachzukommen. Das Finanzamt kann erforderlichen-
falls Verwaltungsakte,für die eine Gemeindesachlich
zuständig ist, selbst erlassen. Der Arbeitnehmer, der
Arbeitgeber oder andere Personen dürfen die Eintra-
gung auf der Lohnsteuerkarte nicht ändern oder ergän-
zen.

839a
Freibetragbeim Lohnsteuerabzug

(1) Auf der Lohnsteuerkarte wird als vom Arbeitslohn
abzuziehenderFreibetragdie Summe der folgenden
Beträge eingetragen:
1. der Altersfreibetrag ($ 32 Abs. 2),
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2. die Pauschbeträge für Körperbehinderte und Hin-
terbliebene (8 33 b),

3. Werbungskosten,diebeidenEinkünftenaus nicht-
selbständiger Arbeit anfallen, soweit sie den Wer-
bungskosten-Pauschbetrag (8 9a Nr. 1) überstei-
gen,

4. Sonderausgaben im Sinne des $ 10 Abs. 1 Nr. 1,
1a,4.bis 7 unddes $ 10b,soweitsie denSonder-
ausgaben-Pauschbetragvon 270DeutscheMark
übersteigen,

4 a. der Kinderfreibetragvon 216 DeutscheMark für
. jedesKindimSinnedes$32Abs.8 Satz2,

5. der Betrag, der nach den $$ 33 und 33a wegen
außergewöhnlicher Belastungen zu gewähren ist,

6. derBetrag der negativen Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung,der sich bei Inanspruchnahme
erhöhter Absetzungen nach $ 7 boder nach $ 14a
oder $ 15 des Berlinförderungsgesetzesergeben
wird.Dies giltnichtfürnegativeEinkünfteausVer-
mietung und Verpachtung, soweit sie bei der Fest-
setzung der Vorauszahlungen nach $ 37 Abs. 3
Sätze 5 bis 8 nicht zu berücksichtigen sind.

(2) Die Gemeinde hat den Altersfreibetrag und nach
Anweisung des Finanzamts die Pauschbeträge für Kör-
perbehinderte und Hinterbliebene bei der Ausstellung
derLohnsteuerkartenineinerSummevonAmtswegen
einzutragen; dabei ist der Freibetrag durch Aufteilung in
Monatsfreibeträge, erforderlichenfalls Wochen- und
Tagesfreibeträge, jeweils auf das Kalenderjahr gleich-
mäßig zu verteilen. Der Arbeitnehmer kann beim Finanz-
amt die Eintragung des nach Absatz 1 insgesamt in Be-
tracht kommenden Freibetrags beantragen. Der Antrag
kann nur nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck bis
zum 30. November des Kalenderjahrs gestellt werden,
für das die Lohnsteuerkarte gilt. Der Antrag ist hinsicht-
lich eines Freibetrags aus der Summe der nach Ab-
satz 1 Nr. 3 bis 5 in Betracht kommenden Aufwendun-
gen und Beträge unzulässig, wenn die Aufwendungen
im Sinne des 8 9, des $ 10 Abs. 1 Nr. 1,1 a,4 bis 7, der
88 10b und 33 sowie die abziehbarenBeträgenach
8 32 Abs. 8 Satz 2 und$ 33 a insgesamt1800 Deut-
sche Mark nicht übersteigen. Das Finanzamt hat den
FreibetragdurchAufteilunginMonatsfreibeträge,erfor-
derlichenfalls Wochen- und Tagesfreibeträge, jeweils
auf die der Antragstellung folgenden Monate des Kalen-
derjahrs gleichmäßig zu verteilen. Abweichend hiervon °
darf ein Freibetrag, der imMonat Januar eines Kalender-
jahrs beantragt wird, mit Wirkung vom 1. Januar dieses
Kalenderjahrs an eingetragen werden.

(3) Für Ehegatten, die beide unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt
leben,ist jeweilsdieSummedernachAbsatz 1Nr.1,2,
4 bis 6 in Betracht kommenden Beträge gemeinsam zu
ermitteln; in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4 tritt an die
Stelle des Sonderausgaben-Pauschbetrags von 270
Deutsche Mark der Sonderausgaben-Pauschbetrag
von540DeutscheMark.FürdieAnwendungdesAbsat-
zes 2 Satz 4 ist die Summeder für beideEhegattenin
Betracht kommenden Aufwendungen im Sinne des $ 9,
des $ 10 Abs. 1 Nr. 1, 1 a, 4 bis 7, der 88 10 b und 33
sowie der abziehbaren Beträge nach $ 32 Abs. 8 Satz 2
und $ 33a maßgebend.Die nach Satz 1 ermittelte
Summe ist je zur Hälfte auf die Ehegatten aufzuteilen,
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wenn für jeden Ehegatten eine Lohnsteuerkarte ausge-
schrieben worden ist und die Ehegatten keine andere
Aufteilung beantragen. Für einen Arbeitnehmer, dessen
Ehe in dem Kalenderjahr, für das die Lohnsteuerkarte
gilt, aufgelöst worden ist und dessen bisheriger Ehe-
gatte in demselben Kalenderjahr wieder geheiratet hat,
sind die nach Absatz 1 in Betracht kommenden Beträge
ausschließlich auf Grund der in seiner Person erfüllten
Voraussetzungen zu ermitteln.
(4) Die Eintragung eines Freibetrags auf der Lohn-

steuerkarte ist die gesonderte Feststellung einer
Besteuerungsgrundlage im Sinne des 8 179 Abs. 1 der
Abgabenordnung, die unter demVorbehalt der Nachprü-
fung steht. Der Eintragung braucht eine Belehrung über
den zulässigen Rechtsbehelf nicht beigefügt zu werden.
Ein mit einer Belehrung über den zulässigen Rechtsbe-
helf versehener schriftlicher Bescheid ist jedoch zu
erteilen,wenndemAntragdes Arbeitnehmersnicht in
vollem Umfang entsprochen wird.

(5) Der Arbeitnehmer ist abweichend von $ 153 Abs. 2
der Abgabenordnungverpflichtet, unverzüglich die
Anderung eines auf seiner Lohnsteuerkarte eingetra-
genenFreibetragszu beantragen,wennbeidessen Er-
mittlung
1. Aufwendungen für die Benutzung eines eigenen

Kraftfahrzeugs zu Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte($ 9 Abs. 1 Nr. 4),

2. Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsführung
(8 9 Abs. 1 Nr. 5),

3. Unterhaltsaufwendungen (8 33 a Abs. 1 und 2) oder
4. Aufwendungen für eine Hausgehilfin oder für ver-
gleichbare Dienstleistungen($ 33a Abs. 3)

berücksichtigt worden sind und die Verhältnisse sich im
LaufedesKalenderjahrsderartändern,daßdieAufwen-
dungen um mindestens 400 Deutsche Mark geringer
seinwerden.&$153 Abs. 1 der Abgabenordnungbleibt
unberührt.
(6) Ist in den Fällen des Absatzes 5 zuwenig Lohn-

steuer erhoben worden, so hat das Finanzamt den Fehl-
betragvomArbeitnehmernachzufordern,wenn er 20
Deutsche Mark übersteigt.

839b
Durchführung des Lohnsteuerabzugs

für unbeschränkt einkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer

(1) Für dieDurchführungdes Lohnsteuerabzugshat
der unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeit-
nehmer seinem Arbeitgeber vor Beginn des Kalender-
jahrs oder beim Eintritt in das Dienstverhältnis eine
Lohnsteuerkarte vorzulegen. Der Arbeitgeber hat die
Lohnsteuerkarte während des Dienstverhältnisses auf-
zubewahren.Er hatsie demArbeitnehmerwährenddes
Kalenderjahrs zur Vorlage beim Finanzamt oder bei der
Gemeinde vorübergehend zu überlassen sowie inner-
halbangemessenerFrist nachBeendigungdes Dienst-
verhältnisses herauszugeben. Der Arbeitgeber darf die
auf der Lohnsteuerkarte eingetragenen Merkmale nur
für die Einbehaltung der Lohnsteuer verwerten; er darf
sie ohneZustimmungdes Arbeitnehmersnur offenba-
ren, soweit dies gesetzlich zugelassen ist.

(2) Für die EinbehaltungderLohnsteuervomlaufen-
den Arbeitslohn hat der Arbeitgeber die Höhe des lau-
fenden Arbeitslohns und den Lohnzahlungszeitraum
festzustellen. Vom Arbeitslohn sind der auf den Lohn-
zahlungszeitraum entfallende Anteil des Versorgungs-
Freibetrags ($ 19 Abs. 2), der Weihnachts-Freibetrag
($ 19 Abs. 3) und der auf den Lohnzahlungszeitraum
entfallende Anteil des Altersentlastungsbetrags
(8 24 a) abzuziehen, wenn die Voraussetzungen für den
AbzugdieserBeträgejeweilserfülltsind.Außerdemhat
der ArbeitgebereinenetwaigenFreibetragnachMaß-
gabederEintragungenaufderLohnsteuerkartedes Ar-
beitnehmers vom Arbeitslohn abzuziehen. Für den so
gekürztenArbeitslohnistdieLohnsteuerausderfürden
Lohnzahlungszeitraum geltenden allgemeinen Lohn-
steuertabelle($ 38c Abs. 1) oderaus der besonderen
Lohnsteuertabelle(838 c Abs. 2) odernachderdiesen
LohnsteuertabellenangefügtenAnleitungzu ermitteln;
die besondere Lohnsteuertabelle ist anzuwenden, wenn
der Arbeitnehmer in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung nicht versicherungspflichtig ist und zu dem in
$ 10c Abs. 7 bezeichnetenPersonenkreisgehört.
Dabei ist die auf der Lohnsteuerkarte eingetragene
SteuerklasseundZahlderKindermaßgebend.Diesich
danach ergebende Lohnsteuer ist vom Arbeitslohn ein-
zubehalten. Die Oberfinanzdirektionkann allgemein
oder auf Antrag des Arbeitgebers ein Verfahren
zulassen, durch das die Lohnsteuer unter den Voraus-
setzungendes $ 42b Abs. 1 nach demvoraussicht-
lichen Jahresarbeitslohn ermittelt wird, wenn gewährlei-
stet ist, daß die zutreffendeJahreslohnsteuer (838 a
Abs. 2) nicht unterschritten wird.

(3) Für die Einbehaltungder Lohnsteuervon einem
sonstigenBezughatderArbeitgeberdenvoraussichtli-
chen Jahresarbeitslohn ohne den sonstigen Bezug fest-
zustellen. Von demvoraussichtlichen Jahresarbeitsiohn
sind der Versorgungs-Freibetrag(8 19 Abs. 2), der
Weihnachts-Freibetrag ($ 19 Abs. 3) und der Altersent-
lastungsbetrag($ 24a),wenndieVoraussetzungenfür
den Abzug dieser Beträge jeweils erfüllt sind, sowie ein
etwaigerJahresfreibetragnachMaßgabederEintragun-
gen auf der Lohnsteuerkarte abzuziehen. Für den so
gekürzten Jahresarbeitsiohn (maßgebenderJahres-
arbeitslohn) ist die Lohnsteuer aus der allgemeinen
Jahresiohnsteuertabelle ($ 38c Abs. 1) oder aus
der besonderen Jahreslohnsteuertabelle ($ 38 c Abs. 2)
oder nach der diesen Jahresiohnsteuertabellen ange-
fügten Anleitung zu ermitteln; die besondere Lohn-
steuertabelle ist anzuwenden, wenn der Arbeitnehmer
indergesetzlichenRentenversicherungnichtversiche-
rungspflichtig ist und zu dem in $ 10 ccAbs. 7 bezeich-
netenPersonenkreisgehört.DabeiistdieaufderLohn-
steuerkarte eingetragene Steuerklasse und Zahl der
Kindermaßgebend.Außerdemist die Jahreslohnsteuer
für den maßgebenden Jahresarbeitsiohn unter Einbe-
ziehung des sonstigen Bezugs zu ermitteln. Dabei ist
der sonstige Bezug um den Versorgungs-Freibetrag,
denWeihnachts-FreibetragunddenAltersentlastungs-
betrag zu kürzen, wenn die Voraussetzungen für den
AbzugdieserBeträgejeweilserfülltsindundsoweitsie
nicht bei der Feststellung des maßgebenden Jahres-
arbeitsiohns berücksichtigt worden sind. Der Unter-
schiedsbetrag zwischen den ermittelten Jahreslohn-
steuerbeträgen ist die Lohnsteuer, die von dem sonsti-
gen Bezug einzubehalten ist. Im übrigen gilt folgendes:



1. Ein sonstiger Bezug ist als laufender Arbeitslohn zu
behandeln, wenn er 300 Deutsche Mark nicht über-
steigt.

2. Das Betriebsstättenfinanzamt (8 41a Abs. 1 Nr. 1)
kann auf Antrag des Arbeitgebers zulassen, daß die
Lohnsteuer von einem sonstigen Bezug mit einem
Steuersatz von 20 vom Hundert einbehalten wird,
wenn der maßgebende Jahresarbeitsiohn ein-
schließlich des sonstigen Bezugs
a) bei Arbeitnehmern in den Steuerklassen I, Il und IV

23000 Deutsche Mark,
b) bei Arbeitnehmern in der Steuerklasse Ill

44 000 Deutsche Mark,
c) bei Arbeitnehmern in den Steuerklassen V und VI

16000 Deutsche Mark
nicht übersteigt.

Ein sonstiger Bezug im Sinne des 8 34 Abs. 3 Satz 1 ist
bei Anwendung des Satzes 5 oder der Nummer 2 zur
Hälfte anzusetzen, wenn er zwei Kalenderjahre betrifft;
er ist mit einem Drittel anzusetzen, wenn er mehr als
zwei Kalenderjahre betrifft. Die auf die Hälfte des
Bezugs entfallende Lohnsteuer ist mit dem doppelten
Betrag, die auf ein Drittel des Bezugs entfallende Lohn-
steuer ist mit dem dreifachen Betrag einzubehalten.

(4) Für Lohnzahlungszeiträume, für die Lohnsteuer-
tabellen nicht aufgestelltsind, ergibt sich die Lohn-
steuer aus den mit der Zahl der Kalendertage oder
Wochen dieser Zeiträume vervielfachten Beträgen der
Lohnsteuertäagestabelleoder Lohnsteuerwochen-
tabelle.
(5) Wenn der Arbeitgeber für den Lohnzahlungszeit-

raum lediglich Abschlagszahlungen leistet und eine
Lohnabrechnung für einen längeren Zeitraum (Lohn-
abrechnungszeitraum) vornimmt, kann er den Lohnab-
rechnungszeitraum als Lohnzahlungszeitraum behan-
deln und die Lohnsteuer abweichend von $ 38 Abs. 3 bei
derLohnabrechnung einbehalten. Satz 1 gilt nicht, wenn
der Lohnabrechnungszeitraum fünf Wochen übersteigt
oder die Lohnabrechnungnicht innerhalb von drei
Wochen nach dessen Ablauf erfolgt. Das Betriebsstät-
tenfinanzamt kann anordnen, daß die Lohnsteuer von
den Abschlagszahlungen einzubehalten ist, wenn die
Erhebung der Lohnsteuer sonst nicht gesichert
erscheint. Wenn wegen einer besonderen Entlohnungs-
art weder ein Lohnzahlungszeitraum noch ein Lohn-
abrechnungszeitraum festgestellt werden kann, gilt als
Lohnzahlungszeitraum die Summe der tatsächlichen
Arbeitstage oder Arbeitswochen.
(6) Ist nach einem Abkommen zur Vermeidung der

Doppelbesteuerung der von einem inländischen Arbeit-
geber gezahlte Arbeitslohn von der Lohnsteuer freizu-
stellen, so erteilt das Betriebsstättenfinanzamt auf
Antrag des Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers eine
entsprechende Bescheinigung. Der Arbeitgeber hat
diese Bescheinigung als Beleg zum Lohnkonto (8 41
Abs. 1) aufzubewahren.

839c
Durchführung des Lohnsteuerabzugs

ohne Lohnsteuerkarte
(1) Solange der unbeschränkt einkommensteuer-

pflichtige Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine Lohn-
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steuerkarteschuldhaftnichtvorlegtoderdieRückgabe
der ihm ausgehändigten Lohnsteuerkarte schuldhaft
verzögert,hatderArbeitgeberdieLohnsteuernachder
Steuerklasse VI zu ermitteln. Weist der Arbeitnehmer
nach, daß er die Nichtvorlage oder verzögerte Rückgabe
der Lohnsteuerkarte nicht zu vertreten hat, so hat der
Arbeitgeber für die Lohnsteuerberechnungdie ihm
bekannten Familienverhältnisse des Arbeitnehmers
zugrundezu legen.
(2) Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer von dem

Arbeitslohn für den Monat Januar eines Kalenderjahrs
abweichend von Absatz 1 auf Grund der Eintragungen .
aufderLohnsteuerkartefürdas vorhergehendeKalen-
derjahr ermitteln, wenn der Arbeitnehmer eine Lohn-
steuerkarte für das neue Kalenderjahr bis zur Lohn-
abrechnung nicht vorgelegt hat. Nach Vorlage der Lohn-
steuerkarte ist die Lohnsteuerermittlung für den Monat
Januar zu überprüfen und erforderlichenfalls zu ändern.
Legt der Arbeitnehmer bis zum 31. März keine Lohn-
steuerkarte vor, ist nachträglich Absatz 1 anzuwenden.
Die zuwenig oder zuviel einbehaltene Lohnsteuer ist
jeweils bei der nächsten Lohnabrechnungauszuglei-
chen.

(3) Für Arbeitnehmer, die nach $ 1 Abs. 2 unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig sind, hat der Arbeit-
geber die Lohnsteuer unabhängig von einer Lohnsteuer-
karte zu ermitteln. Dabei sind die Steuerklasse und Zahl
der Kindermaßgebend,die nach $ 39 Abs. 3 bis 5 auf
einer Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers einzutragen
wären. Auf Antrag des Arbeitnehmers erteilt das
Betriebsstättenfinanzamt ($ 41a Abs. 1 Nr. 1) über die
maßgebendeSteuerklasse und Zahl der Kinder und
einen etwa in Betracht kommenden Freibetrag (8 39 a)
eine Bescheinigung, für die die Vorschriften über die
Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte sinngemäß anzu-
wenden sind.

8 39d
Durchführung des Lohnsteuerabzugs

für beschränkt einkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer

(1) Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs wer-
den beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitneh-
merindieSteuerklasseI oder,wennsiemindestensein
Kind haben (8 38 b Nr. 2), in die Steuerklasse Il einge-
reiht. $ 38b Nr. 6 ist anzuwenden. Das Betriebsstätten-
finanzamt(841 aAbs. 1Nr. 1)erteiltaufAntragdesAr-
beitnehmers über die maßgebende Steuerklasse und
Zahl der Kinder eine Bescheinigung, für die die Vor-
schriftenüberdieEintragungenaufderLohnsteuerkarte
mitderMaßgabesinngemäßanzuwendensind,daßder
Arbeitnehmer eine Änderung der Bescheinigung bis zum
Ablaufdes Kalenderjahrs,für das sie gilt,beimFinanz-
amt beantragen kann.

(2) In die nach Absatz 1 zu erteilende Bescheinigung
trägt das Finanzamt auf Antrag des Arbeitnehmers als
vomArbeitslohnabzuziehendenFreibetragdie Summe
der folgendenBeträgeein:
1. den Altersfreibetrag (8 32 Abs. 2),
2. Werbungskosten,die bei den Einkünftenaus nicht-

selbständiger Arbeit anfallen ($ 9), soweit sie den
Werbungskosten-Pauschbetrag (8 9 a Nr. 1) über-
steigen,



168

3. SonderausgabenimSinnedes 8 10Abs. 1Nr.1,1 a,
4 bis 7 und des $ 10 b, soweit sie den Sonderausga-
ben-Pauschbetragvon 270DeutscheMark (8 10 c)
übersteigen.

Der Antrag kann nur nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck bis zum Ablauf des Kalenderjahrs gestellt
werden, für das die Bescheinigung gilt. Das Finanzamt
hat den Freibetrag durch Aufteilung in Monatsfrei-
beträge,-erforderlichenfallsWochen- und Tagesfrei-
beträge, jeweils auf die voraussichtliche Dauer des
Dienstverhältnissesim Kalenderjahr gleichmäßigzu
verteilen.$39aAbs.4 bis6 istsinngemäßanzuwenden.
(3) Der Arbeitnehmer hat die nach Absatz 1 erteilte

Bescheinigung seinem Arbeitgeber vor Beginn des
Kalenderjahrs oder beim Eintritt in das Dienstverhältnis
vorzulegen. Der Arbeitgeber hat die Bescheinigung auf-
zubewahren. 8 39 bAbs. 1 Sätze 3 und 4 gilt sinngemäß.
Der Arbeitgeber hat im übrigen den Lohnsteuerabzug
nachMaßgabedes $ 39 b Abs.2 bis 6 unddes 839 c
Abs.1 und 2 durchzuführen;dabei tritt die nach
Absatz1 erteilteBescheinigungandieStellederLohn-
steuerkarte.

840
Pauschalierung der Lohnsteuer in besonderen Fällen
(1)DasBetriebsstättenfinanzamt($41aAbs. 1Nr. 1)

kann auf Antrag des Arbeitgeberszulassen, daß die
Lohnsteuer mit einem unter Berücksichtigung der Vor-
schriften des $ 38 a zu ermittelnden Pauschsteuersatz
erhoben wird, soweit
1. vondemArbeitgebersonstigeBezügeineinergröße-

ren Zahl von Fällen gewährt werden oder
2. ineiner größeren Zahl von Fällen Lohnsteuer nachzu-

erheben ist, weil der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht
vorschriftsmäßigeinbehaltenhat.

Bei der Ermittlung des Pauschsteuersatzes ist zu
berücksichtigen, daß die in Absatz 3 vorgeschriebene
Übernahme der pauschalen Lohnsteuer durch den
Arbeitgeberfür den Arbeitnehmereine in Geldeswert
bestehendeEinnahmeimSinnedes $ 8 Abs. 1 darstellt
(Nettosteuersatz).Voraussetzungfür die Pauschalie-
rung der Lohnsteuer ist, daß die Ermittlung der Lohn-
steuer nach den $8 39 b bis 39 d schwierigist oder
einen unverhältnismäßigen Arbeitsaufwand erfordern
würde. Die Pauschalierung ist in den Fällen der
Nummer 1 ausgeschlossen, soweit der Arbeitgeber
einem Arbeitnehmer sonstige Bezüge von mehr als
1000 Deutsche Mark im Kalenderjahrgewährt.Der
Arbeitgeberhat demAntrageineBerechnungbeizufü-
gen,ausdersichderdurchschnittlicheSteuersatzunter
Zugrundelegung der durchschnittlichen Jahresarbeits-
löhne und der durchschnittlichen Jahreslohnsteuer in
jeder Steuerklasse für diejenigen Arbeitnehmer ergibt,
denen die Bezüge gewährt werden sollen oder gewährt
worden sind.
(2) Abweichendvon Absatz 1 kann das Betriebs-

stättenfinanzamt die Erhebung der Lohnsteuer mit
einem Pauschsteuersatz von 25 vom Hundert zulassen,
soweit der Arbeitgeber in einer größeren Zahl von Fällen
Arbeitslohn aus Anlaß von Betriebsveranstaltungen
zahlt. Dasselbe gilt, soweit der Arbeitgeberin einer
größerenZahl von Fällen Erholungsbeihilfengewährt,
unter folgenden Voraussetzungen:

1. DieErholungsbeihilfedarfzusammenmitErholungs-
beihilfen, die in demselben Kalenderjahr früher
gewährtworden sind, 300Deutsche Mark für den
Arbeitnehmer,200 DeutscheMark für dessen Ehe-
gattenund 100 DeutscheMark für jedes Kind, das
auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers einge-
tragenist, nichtübersteigen.

2. Bei Erholungsbeihilfen, die in bar gezahlt werden,
mußderArbeitgebersicherstellen,daßdieBeihilfen
zu Erholungszwecken verwendet werden.

(3) DerArbeitgeberhatdie pauschaleLohnsteuerzu
übernehmen.Er ist Schuldner der pauschalenLohn-
steuer. Der pauschal besteuerte Arbeitslohn und die
pauschale Lohnsteuer bleiben bei einer Veranlagung
zur Einkommensteuer und beim Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich außer Ansatz. Die pauschale Lohnsteuer ist
weder auf die Einkommensteuer noch auf die Jahres-
lohnsteuer anzurechnen.

840a
Pauschalierung der Lohnsteuer

für Teilzeitbeschäftigte
(1) DerArbeitgeberkannunterVerzichtaufdieVor-

lageeinerLohnsteuerkartebei Arbeitnehmern,die nur
kurzfristig oder in geringem Umfang und gegen geringen
Arbeitslohn beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit
einem Pauschsteuersatz von 10 vom Hundert des
Arbeitslohns erheben. Dabei gilt folgendes:
1. Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn der

ArbeitnehmerbeidemArbeitgebergelegentlich,nicht
regelmäßig wiederkehrend beschäftigt wird, die
Dauer der Beschäftigung18 zusammenhängende
Arbeitstage nicht übersteigt und
a) der Arbeitsiohn während der Beschäftigungs-

dauer 42 Deutsche Mark durchschnittlich je
Arbeitstagnichtübersteigtoder

b) die Beschäftigung zu einem unvorhersehbaren
Zeitpunktsoforterforderlichwird.

2. Eine Beschäftigungin geringemUmfangundgegen
geringen Arbeitslohn liegt vor, wenn der Arbeitneh-
mer bei demArbeitgeber laufend beschäftigt wird, die
Tätigkeitjedochwährendder Beschäftigungsdauer
20 Stunden und der Arbeitslohn 120 Deutsche Mark
wöchentlichnichtübersteigt.
(2) Abweichend von Absatz 1 kann der Arbeitgeber

unter Verzicht auf die Vorlage einer Lohnsteuerkarte bei
Aushilfskräften,die in Betriebender Land- und Forst-
wirtschaftim Sinne des 8 13 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 aus-
schließlich mit typisch land- oder forstwirtschaftlichen
Arbeitenbeschäftigtwerden,dieLohnsteuermiteinem
Pauschsteuersatz von 2 vom Hundert des Arbeitslohns
erheben.AushilfskräfteimSinne dieserVorschriftsind
Personen, die von Fall zu Fall für eine im voraus
bestimmteArbeit von vorübergehenderDauer in ein
Dienstverhältnis treten. Aushilfskräfte sind nicht Arbeit-
nehmer, die zu den land- und forstwirtschaftlichen
Fachkräften gehören.

(3)DiePauschalierungennachdenAbsätzen1und2
sind unzulässigbei Arbeitnehmern,derenArbeitslohn
währendder Beschäftigungsdauer12 DeutscheMark
durchschnittlich je Arbeitsstunde übersteigt.



(4) Auf die Pauschalierungen nach den Absätzen 1
und 2 ist $ 40 Abs. 3 anzuwenden.

S40b
Pauschalierungder Lohnsteuer

bei bestimmten Zukunftssicherungsleistungen

(1) Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer von den Bei-
trägenfür eine Direktversicherungdes Arbeitnehmers
undvondenZuwendungenan einePensionskassemit
einem Pauschsteuersatz von 10 vom Hundert der Bei-
träge und Zuwendungenerheben,soweit diese nicht
steuerfreisind.DiepauschaleErhebungderLohnsteuer
von Beiträgen für eine Direktversicherung ist nur zuläs-
sig, wenn die Versicherungnicht auf den Erlebensfall
eines früheren als des 60.Lebensjahrs abgeschlossen
und eine vorzeitige Kündigung des Versicherungsver-
tragsdurchdenArbeitnehmerausgeschlossenworden
ist.
(2) Absatz 1 gilt nicht,soweit die zu besteuernden

Beiträge und Zuwendungen des Arbeitgebers für den
Arbeitnehmer2400 Deutsche Mark im Kalenderjahr
übersteigen oder nicht aus seinem ersten Dienstver-
hältnis bezogenwerden. Sind mehrereArbeitnehmer
gemeinsamineinemDirektversicherungsvertragoderin
einerPensionskasseversichert,so giltals Beitragoder
Zuwendung für den einzelnen Arbeitnehmer der Teil-
betrag,dersich beieinerAufteilungdergesamtenBei-
träge oder der gesamten Zuwendungen durch die Zahl
derbegünstigtenArbeitnehmerergibt,wenndieserTeil-
betrag 2400 Deutsche Mark nicht übersteigt; hierbei
sind Arbeitnehmer, für die Beiträge und Zuwendungen
vonmehrals 3600 DeutscheMark imKalenderjahrge-
leistetwerden,nicht einzubeziehen.Für Beiträgeund
Zuwendungen, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer
aus Anlaß der Beendigungdes Dienstverhältnisses
erbrachthat, vervielfältigtsich der Betrag von 2400
Deutsche Mark mit der Anzahl der Kalenderjahre, in
denendas Dienstverhältnisdes Arbeitnehmerszu dem
Arbeitgeberbestandenhat; in diesemFall ist Satz 2
nicht anzuwenden. Der vervielfältigte Betrag vermindert
sich umdie nachAbsatz 1 pauschalbesteuertenBei-
träge und Zuwendungen,die der Arbeitgeberin dem
Kalenderjahr, in demdas Dienstverhältnis beendet wird,
und in den sechs vorangegangenen Kalenderjahren
erbrachthat.
(3) 8 40 Abs. 3 ist anzuwenden.DieAnwendungdes

8 40 Abs. 1 Nr. 1 aufBezügeimSinne des Absatzes 1
Satz 1 ist ausgeschlossen.

541
Aufzeichnungspflichten beim Lohnsteuerabzug

(1) Der Arbeitgeberhat am Ort der Betriebsstätte
(Absatz2) fürjedenArbeitnehmerundjedes Kalender-
jahr ein Lohnkonto zu führen. In das Lohnkonto sind die
. für denLohnsteuerabzugerforderlichenMerkmaleaus
der Lohnsteuerkarteoder aus einer entsprechenden
Bescheinigungzu übernehmen.Bei jederLohnzahlung
fürdasKalenderjahr,fürdas dasLohnkontogilt,sindim
Lohnkonto die Art und Höhe des gezahlten Arbeitslohns
einschließlichder steuerfreienBezüge sowie die ein-
behalteneoderübernommeneLohnsteuereinzutragen;
an die Stelle der Lohnzahlungtritt in den Fällen des
$ 39 b Abs. 5 Satz 1 die Lohnabrechnung. Ist die einbe-
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haltene oder übernommeneLohnsteuer nach der
besonderenLohnsteuertabelle($ 38c Abs. 2) ermittelt
worden,so ist diesdurchEintragungdesGroßbuchsta-
bens B zu vermerken.Ferner sind das ausgezahlte
Kurzarbeitergeldund Schlechtwettergeldsowie die
diesen LeistungenentsprechendenBeträge im Sinne
des $ 32b Abs.2 Nr.1 einzutragen.Die Bundes-
regierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmungdes Bundesratesvorzuschreiben,welche
EinzelangabenimLohnkontoaufzuzeichnensind.Dabei
könnenfürArbeitnehmermitgeringemArbeitslohnund
für die Fälle der $$ 40 bis 40 b Aufzeichnungserleich-
terungensowiefür steuerfreieBezügeAufzeichnungen
außerhalb des Lohnkontos zugelassen werden. Die
Lohnkontensind bis zumAblaufdes sechsten Kalen-
derjahrs, das auf die zuletzt eingetragene Lohnzahlung
folgt, aufzubewahren.

(2) Betriebsstätte ist der Betrieb oder Teil des
Betriebsdes Arbeitgebers,indemderfürdieDurchfüh-
rung des Lohnsteuerabzugs maßgebende Arbeitslohn
ermitteltwird.WirddermaßgebendeArbeitslohnnichtin
demBetriebodereinemTeil des BetriebsdesArbeitge-
bersoder nicht imInlandermittelt,so giltals Betriebs-
stätte der Mittelpunktder geschäftlichenLeitungdes
Arbeitgebers im Inland. Als Betriebsstätte gilt auch der
inländische Heimathafen deutscher Handelsschiffe,
wenndieReedereiim InlandkeineNiederlassunghat.

84a
Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer

(1) DerArbeitgeberhat spätestensamzehntenTag
nach Ablauf eines jeden Lohnsteuer-Anmeldungszeit-
raums
1. demFinanzamt,in dessen Bezirk sich die Betriebs-

stätte($ 41 Abs. 2) befindet(Betriebsstättenfinanz-
amt),eineSteuererklärungeinzureichen,indererdie
SummederimLohnsteuer-Anmeldungszeitraumein-
zubehaltenden und zu übernehmenden Lohnsteuer
angibt(Lohnsteuer-Anmeldung),

2. dıe im Lohnsteuer-Anmeldungszeitrauminsgesamt
einbehaltene und übernommene Lohnsteuer an das
Betriebsstättenfinanzamtabzuführen.

Die Lohnsteuer-Anmeldung ist nach amtlich vorge-
schriebenemVordruckabzugebenundvomArbeitgeber
odervoneinerzu seinerVertretungberechtigtenPerson
zu unterschreiben.Der Arbeitgeberwird von der Ver-
pflichtungzur AbgabeweitererLohnsteuer-Anmeldun-
genbefreit,wennerArbeitnehmer,fürdienach$ 41 ein
Lohnkontozu führenist,nichtmehrbeschäftigtunddas
dem Finanzamt mitteilt.

(2) Lohnsteuer-Anmeldungszeitraumist grundsätz-
lich der Kalendermonat.Lohnsteuer-Anmeldungszeit-
raum ist das Kalendervierteljahr, wenn die abzufüh-
rendeLohnsteuerfürdasvorangegangeneKalenderjahr
mehrals 600DeutscheMark,abernichtmehrals 6 000
DeutscheMarkbetragenhat;Lohnsteuer-Anmeldungs-
zeitraumist das Kalenderjahr,wenn die abzuführende-
Lohnsteuer für das vorangegangene Kalenderjahr nicht
mehr als 600 Deutsche Mark betragen hat. Hat die
Betriebsstättenichtwährenddes ganzenvorangegan-
genenKalenderjahrsbestanden,so ist die fürdas vor-
angegangene Kalenderjahr abzuführende Lohnsteuer
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für die Feststellung des Lohnsteuer-Anmeldungszeit-
raums auf einen Jahresbetrag umzurechnen. Wenn die
Betriebsstätte im vorangegangenen Kalenderjahr noch
nicht bestanden hat, ist die auf einen Jahresbetrag
umgerechnete für den ersten vollen Kalendermonat
nach der Eröffnung der Betriebsstätte abzuführende
Lohnsteuer maßgebend.

(3) Die oberste Finanzbehörde des Landes kann
bestimmen, daß die Lohnsteuer nicht dem Betriebsstät-
tenfinanzamt, sondern einer anderen öffentlichen Kasse
anzumelden und an diese abzuführen ist; die Kasse

Das Betriebsstättenfinanzamt oder die zuständige
andere öffentliche Kasse können anordnen, daß die
Lohnsteuer abweichend von dem nach Absatz 1maßge-
benden Zeitpunkt anzumelden und abzuführen ist, wenn
die Abführung der Lohnsteuer nicht gesichert erscheint.

8&41b
Abschluß des Lohnsteuerabzugs

(1) Bei Beendigungeines Dienstverhältnissesoder
am Ende des Kalenderjahrshat der Arbeitgeberdas
Lohnkonto des Arbeitnehmers abzuschließen. Der
Arbeitgeber hat auf Grund der Eintragungen im Lohn-
konto auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers
1. die Dauer des Dienstverhältnisses während des

Kalenderjahrs, für das die Lohnsteuerkarte gilt,
2. die Art und Höhe des gezahlten Arbeitslohns,
3. die einbehaltene Lohnsteuer sowie zusätzlich den

Großbuchstaben B, wenn das Dienstverhältnis vor
Ablaufdes Kalenderjahrsendetundder Arbeitneh-
mer für einen abgelaufenen Lohnzahlungszeitraum
oder Lohnabrechnungszeitraum des Kalenderjahrs
nach der besonderen Lohnsteuertabelle ($ 38c
Abs. 2) zu besteuernwar,

4. das ausgezahlte Kurzarbeitergeld und Schlechtwet-
tergeld sowie die diesen Leistungen entsprechenden
Beträge im Sinne des $ 32 b Abs. 2 Nr. 1

zu bescheinigen(Lohnsteuerbescheinigung).Liegtdem
Arbeitgebereine Lohnsteuerkartedes Arbeitnehmers
nicht vor, hat er die Lohnsteuerbescheinigung nach
einem entsprechenden amtlich vorgeschriebenen Vor-
druck zu erteilen. Der Arbeitgeber hat demArbeitnehmer
die Lohnsteuerbescheinigung auszuhändigen, wenn
das Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalenderjahrs
beendet wird, der Arbeitnehmer zur Einkommensteuer
veranlagt wird oder beim Finanzamt den Lohnsteuer-
Jahresausgleich beantragt. In den übrigen Fällen hat der
Arbeitgeber die Lohnsteuerbescheinigungdem Be-
triebsstättenfinanzamt einzureichen. .Kann ein Arbeit-
geber, der für die Lohnabrechnungein maschinelles
Verfahren anwendet, die Lohnsteuerbescheinigung
nach Satz 2 nicht sofort bei Beendigung des Dienstver-
hältnisses ausschreiben, so hat er die Lohnsteuerkarte
bis zur Ausschreibungder Lohnsteuerbescheinigung
zurückzubehalten und dem Arbeitnehmer eine Beschei-
nigung über alle auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitneh-
mers eingetragenen Merkmale auszuhändigen; in
dieser Bescheinigung ist außerdem der Zeitpunkt einzu-
tragen, zu dem das Dienstverhältnis beendet worden ist.
IndiesemFall ist dieAusschreibungderLohnsteuerbe-
scheinigung innerhalb von acht Wochen nachzuholen.

(2) DerArbeitgeberhatferner
1. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse |, Il oder

IV,dessenArbeitslohn30 000 DeutscheMarküber-
. steigt,

2 für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse Ill, des-
sen Arbeıtsiohn 58000 Deutsche Mark übersteigt,

3 für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse V, des-
sen Arbeitslohn 16 000 Deutsche Mark übersteigt,

4. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse VI,
5. für einen Arbeitnehmer, der. Kurzarbeitergeld oder

Schlechtwettergeld bezogen hat,
einenLohnzettelnach amtlichvorgeschriebenemVor-
druck auszuschreiben, der dieselben Angaben wie die
Lohnsteuerbescheinigungenthält. Der Lohnzettel ist
dem für den Arbeitnehmer nach seinem Wohnsitz oder
gewöhnlichenAufenthaltam31. Dezemberdes abge-
laufenenKalenderjahrszuständigenFinanzamteinzu-
reichen.Bei Beendigungdes Dienstverhältnissesvor
Ablauf des Kalenderjahrs ist der auf einen Jahresbetrag
umgerechnete Arbeitslohn maßgebend und der Lohn-
zettel dem Finanzamt einzureichen, das für den nach
Kenntnis des Arbeitgebers letzten Wohnsitz des Arbeit-
nehmers zuständig ist.
(3)DieAbsätze1und2geltennichtfürArbeitnehmer,

soweit sie Arbeitsiohn bezogen haben, der nach den
88 40 bis 40 b pauschalbesteuertwordenist.

84ic
ÄnderungdesLohnsteuerabzugs

(1) Der Arbeitgeberist berechtigt,bei der jeweils
nächstfolgendenLohnzahlungbisher erhobeneLohn-
steuer zu erstattenoder noch nicht erhobeneLohn-
steuer nachträglich einzubehalten,
1. wenn ihmder Arbeitnehmer eine Lohnsteuerkarte mit

Eintragungen vorlegt, die auf einen Zeitpunkt vor Vor-
lage der Lohnsteuerkarte zurückwirken, oder

2. wenn er erkennt, daß er die Lohnsteuer bisher nicht
vorschriftsmäßigeinbehaltenhat.
(2) Diezu erstattendeLohnsteuerist demBetragzu

entnehmen, den der Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer
insgesamt an Lohnsteuer einbehalten oder über-
nommen hat. Wenn die zu erstattende Lohnsteuer aus
dem Betrag nicht gedeckt werden kann, der insgesamt
an Lohnsteuer einzubehalten oder zu übernehmen ist,
wird der FehlbetragdemArbeitgeberauf Antrag vom
Betriebsstättenfinanzamtersetzt.
(3) Nach Ablauf des Kalenderjahrs oder, wenn das

Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalenderjahrs endet,
nach Beendigung des Dienstverhältnisses, ist die Ande-
rung des Lohnsteuerabzugs nur bis zur Ausschreibung
der Lohnsteuerbescheinigungoder eines Lohnzettels
zulässig. Bei Änderung des Lohnsteuerabzugs nach
Ablaufdes Kalenderjahrsist die nachträglicheinzube-
haltendeLohnsteuernach demJahresarbeitsiohnauf
Grund der Jahreslohnsteuertabelle zu ermitteln. Eine
Erstattung von Lohnsteuer ist nach Ablauf des Kalen-
derjiahrs nur im Wege des Lohnsteuer-Jahresaus-
gleichsnach8 42 b zulässig.
(4) DerArbeitgeberhatdieFälle,in.denenervonsei-

ner Berechtigung zur nachträglichen Einbehaltung von



LohnsteuernachAbsatz 1keinenGebrauchmachtoder
die Lohnsteuernicht nachträglicheinbehaltenwerden
kann, weil
1. Eintragungenauf der LohnsteuerkarteeinesArbeit-

nehmers, die nach Beginn des Dienstverhältnisses

Beginn des Dienstverhältnisses zurückwirken,
2. derArbeitnehmervomArbeitgeberArbeitslohnnıcnt

mehrbeziehtoder
3. der Arbeitgeber nach Ablauf des Kalenderjahrs

bereits die Lohnsteuerbescheinigungoder einen
Lohnzettelausgeschriebenhat,

dem Betriebsstättenfinanzamt unverzüglich anzuzei-
gen. Das Finanzamt hat die zuwenig erhobene Lohn-
steuer vom Arbeitnehmer nachzufordern wenn der
nachzufordernde Betrag 20 Deutsche Mark übersteigt.
8 42 d bleıbt unberührt.

842
Lohnsteuer-Jahresausgleich

(1) Den unbeschrankt einkommensteuerpflichtigen
Arbeitnehmern, dıe nicht zur Einkommensteuer veran-
lagt werden, wird die für das abgelaufene Kalenderjahr
(Ausgleichsjahr) einbehaltene Lohnsteuer insoweit
erstattet, als sie die auf den Jahresarbeitslohn entfal-
lendeJahreslohnsteuerübersteigt(Lohnsteuer-Jahres-
ausgleich). Hat die unbeschränkte Einkommensteuer-
pflicht des Arbeitnehmers nicht während des ganzen
Kalenderjahrs bestanden, so gilt die Dauer der unbe-
schränkten Einkommensteuerpflicht im Kalenderjahr
als Ausgleichsjahrundder währenddieses Zeitraums
bezogene Arbeitslohn als Jahresarbeitslohn.
(2) DerLohnsteuer-Jahresausgleich wirdnach Ablauf

des Ausgleichsjahrs auf Antrag des Arbeitnehmers vom
Finanzamt durchgeführt, soweit er nach 8 42b nicht
vom Arbeitgeber durchgeführt worden ist. Bei Wegfall
der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht kann der
Lohnsteuer-Jahresausgleich sofort durchgeführt wer-
den. Der Antrag ist spätestens am 30. September des
demAusgleichsjahr folgenden Kalenderjahrs nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck zu stellen; die Frist
kann nicht verlängert werden. Der Antrag muß vom
Arbeitnehmer, bei Arbeitnehmern, die mit einem Ehe-
gatten die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 erfüllen,
auch vom Ehegatten eigenhändig unterschrieben sein.
Hat eine Person oder Vereinigung bei derAnfertigung
des Antragsmitgewirkt,so sindder NameunddieAn-
schrift dieser Person oder Vereinigung in dem Antrag
anzugeben.

(3) Dem Antrag auf Lohnsteuer-Jahresausgleich sina
beizufügen:
1. die für das Ausgleichsjahr ausgeschriebenen Lohn-

steuerkarten des Arbeitnehmers mit vollständigen
Lohnsteuerbescheinigungen oder in den Fällen, in
denendemArbeitgebereine Lohnsteuerkartenicht
vorgelegen hat, Lohnsteuerbescheinigungen nach
entsprechendemamtlich vorgeschriebenenVor-
druck (8 41b Abs. 1 Satz 3);

2. in den Fällen, in denender Arbeitnehmerwährend
des Ausgleichsjahrszeitweisein keinemDienstver-
hältnisgestandenhat,etwaigeUnterlagenüberdie
Dauer dieser Zeiträume;

3. Unterlagenüberdıe Höhedes im Ausgleichsjahr
empfangenen Arbeitslosengeldes und der Arbeits-
losenhilfeund die diesen Leistungenentsprechen-
denBeträgeimSinne des 8 32 b Abs.2 Nr.1.
(4) Vorbehaltlich der Vorschriften des $ 42 a hat das

Finanzamt für den Lohnsteuer-Jahresausgleichden
Jahresarbeitsiohn aus sämtlichen Dienstverhältnissen
des Arbeitnehmers festzustellen. Dabei bleiben Bezüge
imSinne des 8 34 Abs.3 Satz1 undermäßigtbesteu-
erte Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen außer
Ansatz,wennderArbeitnehmernichtjeweilsdieEinbe-
ziehungin denLohnsteuer-Jahresausgleichbeantragt.
VomJahresarbeitslohnsind deretwa in Betrachtkom-
mende Versorgungs-Freibetrag, der Weihnachts-Frei-
betrag und der etwa in Betracht kommende Altersentla-
stungsbetragabzuziehen,soweit diese Beträge nicht
bei den nach Satz 2 außer Ansatz bleibenden Bezügen
undVergütungenabgezogenwordensind.Danach ist
als Jahresiohnsteuerdie Einkommensteuerzu ermit-
teln, die der Arbeitnehmer schuldet, wenn er aus-
schließlich die sich aus dem nach Satz 3 geminderten
Jahresarbeitslohn ergebenden Einkünfte erzielt hat;
dabei ist 8 32 b Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 anzuwen-
den,die8834,34 c,34 fund 35 sindnichtanzuwenden.
Den Betrag, um den dıe sich hiernach ergebende
JahresiohnsteuerdieLohnsteuerunterschreitet,diefür
das Ausgleichsjahr insgesamt erhoben worden ist, hat
das Finanzamt dem Arbeitnehmer zu erstatten. Bei der
Ermittlungder insgesamterhobenenLohnsteuerist die
Lohnsteuerauszuscheiden,die von den nach Satz 2
außer Ansatz gebliebenen Bezügen und Vergütungen
einbehaltenworden ist. 836 Abs.4 Satz3 gilt sinn-
gemäß.
(5) Das FinanzamterteiltüberdenLohnsteuer-Jah-

resausgleich dem Antragsteller einen Steuerbescheid.

842a
GemeinsamerLohnsteuer-Jahresausgleich

für Ehegatten
(1) Bei Arveitnehmern,die dıe Voraussetzungenfür

dıeAnwendungderSteuerklasseIllerfüllen,wirdnurein
Lohnsteuer-Jahresausgleich für beide Ehegatten ge-
meinsamdurchgeführt,wennbeideEhegattenimAus-
gleichsjahr Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
erzielt haben. Der Antrag auf gemeinsamen Lohnsteuer-
JahresausgleichistvondenEhegattengemeinsamzu
stellen, es sei dern, daß einer der Ehegatten dazu aus
zwingendenGründennichtin derLage ist. $ 42 Abs. 2
Sätze 2 bis 5 ist anzuwenden.
(2) Für den gemeinsamen Lohnsteuer-Jahresaus-

gleich hat das Finanzamt jeweils den Jahresarbeitsiohn
der Ehegattenaus ihren sämtlichenDienstverhältnis-
sen festzustellen. $ 42 Abs. 4 Satz 2 ist anzuwenden.
Von dem’ Jahresarbeitsiohn des einzelnen Ehegatten
sind jeweils der etwa in BetrachtkommendeVersor-
gungs-Freibetrag, der Weihnachts-Freibetrag und der
etwa in Betracht kommende Altersentlastungsbetrag
abzuziehen,soweit diese Beträgenicht bei den nach
Satz 2 außer Ansatz bleibenden Bezügen und Vergütun-
genabgezogenwordensind.DanachistalsJahresiohn-
steuerdie Einkommensteuerzu ermitteln,die die Ehe-
gattenschulden,wenn sie ausschließlichdie sıch aus
den nach Satz 3 geminderten Jahresarbeitslöhnen



ergebenden Einkünfte erzielt haben; dabei ist $ 32b
Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 anzuwenden, die 88 34,
34 c, 34f und 35 sind nicht anzuwenden. Den Betrag,
umdendie sich hiernachergebendeJahreslohnsteuer
die Lohnsteuer unterschreitet, die für das Ausgleichs-
jahr von beiden Ehegatten insgesamt erhoben worden
ist, hat das Finanzamt zu erstatten. $ 42 Abs. 4 Sätze 6
und 7 und Abs. 5 ist entsprechend anzuwenden.

842b
Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber

(1) Der Arbeitgeber ist berechtigt, für unbeschränkt
einkommensteuerpflichtigeArbeitnehmer,die während
des Ausgleichsjahrs ständig in einem Dienstverhältnis
gestanden haben, einen Lohnsteuer-Jahresausgleich
durchzuführen. Er ist zur Durchführung des Lohnsteuer-
Jahresausgleichs verpflichtet, wenn er am
31. Dezemberdes Ausgleichsjahrsmindestenszehn
Arbeitnehmer beschäftigt. Voraussetzung für den Lohn-
steuer-Jahresausgleich ist, daß dem Arbeitgeber die
Lohnsteuerkartedes Arbeitnehmersmit den Lohn-
steuerbescheinigungen aus etwaigen vorangegan-
genen Dienstverhältnissen vorliegt und der Arbeitgeber
fürdenArbeitnehmereinenLohnzettelnochnichtaus-
geschriebenhat.DerArbeitgeberdarfdenLohnsteuer-
Jahresausgleich nicht durchführen, wenn
1. der Arbeitnehmer es beantragt oder
2. der Arbeitnehmer für das Ausgleichsjahr oder für

einen Teil des Ausgleichsjahrs nach den Steuerklas-
sen V oder VI zu besteuern war oder

3. der Arbeitnehmer für einen Teil des Ausgleichsjahrs
nach den Steuerklassen Ill oder IV zu besteuern war
oder

4. der Arbeitnehmer imAusgleichsjahr Kurzarbeitergeld
oder Schlechtwettergeld bezogen hat oder

5. derArbeitnehmerimAusgleichsjahrnachder allge-
meinen Lohnsteuertabelle ($ 38c Abs. 1) und nach
der besonderen Lohnsteuertabelle (8 38 c Abs. 2) zu
besteuern war.

(2) Für den Lohnsteuer-Jahresausgleich hat der
Arbeitgeber den Jahresarbeitsiohn aus dem zu ihm
bestehenden Dienstverhältnis und nach den Lohn-
steuerbescheinigungen auf der Lohnsteuerkarte aus
etwaigen vorangegangenen Dienstverhältnissen fest-
zustellen. Dabei bleiben Bezüge im Sinne des $ 34
Abs. 3 Satz 1 und ermäßigt besteuerte Vergütungen für
Arbeitnehmererfindungen außer Ansatz, wenn der
Arbeitnehmernicht jeweils die Einbeziehungin den
Lohnsteuer-Jahresausgleich beantragt. Vom Jahres-
arbeitslohn sind der etwa in Betracht kommende Ver-
sorgungs-Freibetrag, der Weihnachts-Freibetrag, der
etwa in Betracht kommende Altersentlastungsbetrag
und ein etwa auf der Lohnsteuerkarte eingetragener
Freibetrag abzuziehen. Für den so geminderten Jahres-
arbeitslohn ist nach Maßgabe der auf der Lohnsteuer-
karte zuletzt eingetragenen Steuerklasse und der Zahl
der Kinder die Jahreslohnsteuer aus der Jahreslohn-
steuertabelle zu ermitteln, die für den Arbeitnehmer
beimLohnsteuerabzug maßgebend war. Den Betrag, um
den die sich hiernach ergebende Jahreslohnsteuer die
Lohnsteuerunterschreitet,dievondemzugrundegeleg-
ten Jahresarbeitsiohn insgesamt erhoben worden ist,

hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zu erstatten. Bei
der Ermittlung der insgesamt erhobenen Lohnsteuer ist
die Lohnsteuer auszuscheiden, die von den nach Satz 2
außer Ansatz gebliebenen Bezügen und Vergütungen
einbehalten worden ist.

(3) Der Arbeitgeber darf den Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich frühestens bei der Lohnabrechnung für den letz-
ten imAusgleichsjahr endenden Lohnzahlungszeitraum,
spätestens bei der Lohnabrechnung für den letzten
Lohnzahlungszeitraum, der im Monat März des dem
Ausgleichsjahr folgenden Kalenderjahrs endet, durch-
führen. Die zu erstattende Lohnsteuer ist dem Betrag zu
entnehmen,denderArbeitgeberfürseineArbeitnehmer
für den Lohnzahlungszeitrauminsgesamt an Lohn-
steuer erhoben hat, und in der Lohnsteuer-Anmeldung
gesondert anzugeben. $ 41c Abs. 2 Satz 2 ist anzu-
wenden.
(4) Der Arbeitgeber hat im Lohnkonto für das Aus-

gleichsjahrden Inhalt etwaigerLohnsteuerbescheini-
gungen aus vorangegangenen Dienstverhältnissen des
Arbeitnehmers einzutragen. ImLohnkonto, auf der Lohn-
steuerkarteundaufdemLohnzettelfürdasAusgleichs-
jahr ist die im Lohnsteuer-Jahresausgleicherstattete
Lohnsteuer gesondert einzutragen. Wenn die erstattete
Lohnsteuer die vom Arbeitgeber für den Arbeitnehmer
insgesamt erhobene Lohnsteuer nicht übersteigt, darf
der Arbeitgeber auf der Lohnsteuerkarte und im Lohn-
zettel an Stelle der Eintragungnach Satz 2 den sich
nach Verrechnung der erhobenen Lohnsteuer mit der
erstatteten Lohnsteuer ergebenden Betrag als erho-
bene Lohnsteuer eintragen.

842c
ÖrtlicheZuständigkeitderFinanzämter

im Lohnsteuerverfahren
(1)FürdieEintragungeinesFreibetragsaufderLohn-

steuerkarte ($ 39 a) ist das Finanzamt örtlich zuständig,
in dessen Bezirk der Arbeitnehmer im Zeitpunkt der
Antragstellung seine Wohnung hat, von der aus er sei-
ner Beschäftigung regelmäßig nachgeht. Bei Ehegatten,
die beide Arbeitslohn beziehen und einen mehrfachen
Wohnsitz haben, ist das Finanzamt des Familienwohn-
sitzes zuständig; bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn
beziehen und keinen Familienwohnsitz haben, ist das
für den älteren Ehegatten nach Satz 1 maßgebende
Finanzamtörtlichzuständig.IndenFällendes$ 1Abs.2
ist das Finanzamt örtlich zuständig, in dessen Bezirk
sich die öffentliche Kasse befindet, die den Arbeitslohn
zahlt. \

(2) FürdieDurchführungdes Lohnsteuer-Jahresaus-
gleichs (88 42, 42 a) ist das Finanzamt örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk der Arbeitnehmer am Schluß des
AusgleichsjahrsseinenWohnsitzoder in Ermangelung
eines Wohnsitzes seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hatte. Bei mehrfachem Wohnsitz im Geltungsbereich
desGesetzesistderWohnsitzmaßgebend,andemsich
der Arbeitnehmer vorwiegend aufgehalten hat; bei
mehrfachem Wohnsitz eines verheirateten Arbeitneh-
mers, der von seinem Ehegatten nicht dauernd getrennt
lebt, ist der Wohnsitz maßgebend, an dem sich die Fami-
lievorwiegendaufgehaltenhat.HabenindenFällendes
Satzes 2 zweiterHalbsatzdie EhegattenkeinenFami-



lienwohnsitz gehabt, ist das für den älteren Ehegatten
nach Satz 1 maßgebende Finanzamt örtlich zuständig.
Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

8 42d
Haftung des Arbeitgebers

(1) Der Arbeitgeber haftet
1. für dieLohnsteuer, die er einzubehatten und abzufüh-

ren hat,
2. für die Lohnsteuer, die er beim Lohnsteuer-Jahres-

ausgleich zu Unrecht erstattet hat,
3. für die Einkommensteuer (Lohnsteuer), die auf Grund

fehlerhafterAngaben im Lohnkonto, in der Lohn-
steuerbescheinigung oder im Lohnzettel verkürzt
wird.

(2) Der Arbeitgeber haftet nicht,
1. soweit Lohnsteuer nach $ 39 Abs. 4, 8 39 a Abs. 6

und in den vom Arbeitgeber angezeigten Fällen des
$ 41c Abs. 4 nachzufordern ist,

2. soweit auf Grund der nach $ 10 Abs. 2 des Einkom-
mensteuergesetzes in den vor dem 1. Januar 1975
geltendenFassungenoder $ 10 Abs. 6 erlassenen
RechtsverordnungeneineNachversteuerungdurch-
zuführen ist.

(3) Soweit die Haftung des Arbeitgebers reicht, sind
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer Gesamtschuld-
ner. Das Betriebsstättenfinanzamt kann die Steuer-
schuld oder Haftungsschuld nach pflichtgemäßem
Ermessen gegenüber jedem Gesamtschuldner geltend
machen. Der Arbeitgeber kann auch dann in Anspruch
genommen werden, wenn der Arbeitnehmer zur Ein-
kommensteuer veranlagt wird. Der Arbeitnehmer kann
imRahmen der Gesamtschuldnerschaft nur inAnspruch
genommen werden,
1. wenn der Arbeitgeberdie Lohnsteuer nicht vor-

schriftsmäßig vom Arbeitslohn einbehalten hat,
2. wenn der Arbeitnehmer weiß, daß der Arbeitgeber die

einbehaltene Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig
angemeldet hat. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitneh-
mer den Sachverhalt dem Finanzamt unverzüglich
mitgeteilthat.
(4) Für die Inanspruchnahme des Arbeitgebers bedarf

es keines Haftungsbescheidsund keines Leistungs-
gebots, soweit der Arbeitgeber
1. die einzubehaltende Lohnsteuer angemeldet hat

oder
2. nach Abschluß einer Lohnsteuer-Außenprüfung

seine Zahlungsverpflichtung schriftlich anerkennt.

(5) Von der Geltendmachung der Steuernachforde-
rung oder Haftungsforderung ist abzusehen, wenn diese
insgesamt 20 Deutsche Mark nicht übersteigt.

842e
Anrufungsauskunft

Das Betriebsstättenfinanzamt hat auf Anfrage eines
Beteiligten darüber Auskunft zu geben, ob und inwieweit
im einzelnen Fall die Vorschriften über die Lohnsteuer
anzuwenden sind.

8 42f
Lohnsteuer-Außenprüfung

(1) Für die Außenprüfung der Einbehaltung oder Über-
nahme und Abführung der Lohnsteuer ist das Betriebs-
stättenfinanzamt zuständig.

(2) Für die Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers bei
der Außenprüfung gilt $ 200 der Abgabenordnung.
Darüberhinaus haben die Arbeitnehmerdes Arbeit-
geberss dem mit der Prüfung Beauftragten jede
gewünschte Auskunft über Art und Höhe ihrer Einnah-
men zu geben und auf Verlangendie etwa in ihrem
Besitz befindlichen Lohnsteuerkarten sowie die Belege
über bereits entrichtete Lohnsteuer vorzulegen. Dies gilt
auch für Personen, bei denen es streitig ist, ob sie
Arbeitnehmer des Arbeitgebers sind oder waren.

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

843
Kapitalerträge mit Steuerabzug

(1) Bei den folgenden inländischen Kapitalerträgen
wird die Einkommensteuerdurch Abzug vomKapital-
ertrag (Kapitalertragsteuer) erhoben:
1. Kapitalerträgen im Sinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2;
2. Zinsen aus Teilschuldverschreibungen, bei denen

nebenderfestenVerzinsungeinRechtaufUmtausch
in Gesellschaftsanteile (Wandelanleihen) oder eine
Zusatzverzinsung, die sich nach der Höhe der
Gewinnausschüttungen des Schuldners richtet (Ge-
winnobligationen), eingeräumt ist, und Zinsen aus
Genußscheinen, mit denen nicht das Recht am
Gewinn und am Liquidationserlös einer Kapital-
gesellschaft verbunden ist. Zu den Gewinnobliga-
tionen gehören nicht solche Teilschuldverschreibun-
gen, bei denen der Zinsfuß nur vorübergehend herab-
gesetzt und gleichzeitigeine von dem jeweiligen
Gewinnergebnis des Unternehmens abhängige
Zusatzverzinsung bis zur Höhe des ursprünglichen
Zinsfußes festgelegt worden ist. Zu den Kapitalerträ-
gen im Sinne des Satzes 1 gehören nicht die
Bundesbankgenußrechteim Sinne des $ 3 Abs. 1
des Gesetzes über die Liquidation der Deutschen
Reichsbank und der Deutschen Golddiskontbank in
der im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliederungsnum-
mer 7620-6, veröffentlichten bereinigten Fassung,
zuletzt geändert durch das Gesetz vom
17.Dezember1975 (BGBi. I S. 3123);

3. Einnahmen aus der Beteiligung an einem Handelsge-
werbe als stiller Gesellschafter und Zinsen aus par-
tiarischen Darlehen (8 20 Abs. 1 Nr. 4);

4. KapitalerträgenimSinne des $ 20 Abs. 1 Nr.6;
5. Zinsenaus inderBundesrepublikDeutschlandoder

in Berlin (West) nach dem 31. März 1952 und vor dem
1. Januar 1955 ausgegebenen festverzinslichen
Wertpapieren unter folgenden Voraussetzungen:
a) die Wertpapiere müssen spätestens innerhalb

eines Jahres nach der Ausgabe zum Handel an
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einer Börse in der Bundesrepublik Deutschland
oder in Berlin (West) zugelassen werden;

b) die Wertpapiere dürfen auf die Dauer von minde-
stens fünf Jahren nichtkündbarundnicht rück-
zahlbar sein;

c) nach den Anleihebedingungen darf die Laufzeit
der Wertpapiere zu den bei der Ausgabe vorge-
sehenen Zinsbedingungen für die Dauer von fünf
Jahren nicht geändert werden.

Diese Vorschrift bezieht sich nicht auf Zinsen aus
Anleihen, die im Saarland ausgegeben worden sind,
und nicht auf Zinsen, die nach $ 3 a steuerfrei sind.
Die in Buchstabe a bezeichnete Voraussetzung gilt
nicht für festverzinsliche Wertpapiere, die nach $ 33
des Gesetzes über die Investitionshilfe der gewerb-
lichen Wirtschaft zum Börsenhandel nicht zugelas-
sen sind. $ 3a Abs. 2 und 3 gilt entsprechend;

6. Zinsen aus Anleihen und Forderungen, die in ein
öffentliches Schuldbuch eingetragen oder über die
Teilschuldverschreibungen ausgegeben sind, wenn
der Gläubiger der Kapitalerträge (Gläubiger) imZeit-
punktder Fälligkeitder Kapitalerträge
a) Inhaber der Teilschuldverschreibung oder der

Forderung ist und im Inland weder einen Wohnsitz
noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder

b) nicht der Inhaber der Teilschuldverschreibung
oder der Forderung ist, es sei denn, daß der Gläu-
biger im Inland einen Wohnsitz oder seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat und bei einer Teil-
schuldverschreibung, die bei einem inländischen
Kreditinstitut verwahrt wird, am 15. Tag vor der
Fälligkeit der Kapitalerträge der Inhaber der Teil-
schuldverschreibung gewesen ist.

Bei Stückzinsen ist der Steuerabzug vorzunehmen,
wenn der Veräußerer der Teilschuldverschreibung
oder der Forderung imZeitpunkt der Auszahlung oder
Gutschrift der Stückzinsen im Inland weder einen
Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Kapitalerträge, die
nach den 88 3 und 3 a steuerfrei sind oder nach den
Nummern2 und5 demSteuerabzugunterliegen,und
nicht für Zinsen aus Anleihen, die
a) aufGrundderRegelungvonGoldmarkverbindlich-

keiten mit spezifisch ausländischem Charakter
gemäß Anlage VIl des Abkommens über deutsche
Auslandsschuldenvom27.Februar1953(BGBl.Il
S. 333, 456) ausgegebenwordensind oder

b) vor dem 1. Januar 1965 ausgegeben worden sind
und deren Nennwert auf eine ausländische
Währung lautet;

7. Zinsen im Sinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 7;
8. Einnahmen aus der Vergütung von Körperschaft-

steuer nach 8 36 e dieses Gesetzes oder nach $ 52
des Körperschaftsteuergesetzes. Der Steuerabzug
wird nicht vorgenommen, wenn die Kapitalertrag-
steuer im Fall ihrer Einbehaltung nach $ 44 c Abs. 1
in voller Höhe an den Gläubiger zu erstatten wäre.

Dem Steuerabzug unterliegen auch besondere Entgelte
oder Vorteile im Sinne des $ 20 Abs. 2 Nr. 1, die neben
den in den Nummern 1 bis 8 bezeichneten Kapital-
erträgen oder an deren Stelle gewährt werden. Das gilt
auch für Stückzinsen im Sinne der Nummer 6 Satz 2.

(2) Der Steuerabzug ist nicht vorzunehmen, wenn
Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge (Schuld-
ner) im Zeitpunkt des Zufließens dieselbe Person sind.

(3) Kapitalerträge sind inländische, wenn der Schuld-
ner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat.
in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 6 Satz 2 sind Stück-
zinsen inländische Kapitalerträge, wenn der Schuldner
der Anleihe oder Forderung und die die Kapitalerträge
auszahlende Stelle ($ 45 Abs. 2 Nr. 2) Wohnsitz,
Geschäftsleitung oder Sitz im Inland haben.

(4) Der Steuerabzug ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Kapitalerträge beimGläubiger zu den Einkünf-
ten aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb,
aus selbständiger Arbeit oder aus Vermietung und
Verpachtung gehören.

8 43a
Bemessung der Kapitalertragsteuer

(1) Die Kapitalertragsteuer beträgt
1. inden Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und 7 sowie,

fallses sich nichtumKapitalerträgeaus festverzins-
lichen Wertpapieren im Sinne des $ 43 Abs. 1 Nr. 5
handelt, in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 6:
25 vom Hundert des Kapitalertrags, wenn der Gläu-
biger die Kapitalertragsteuer trägt,
33'/3 vom Hundert des tatsächlich ausgezahlten
Betrags, wenn der Schuldner die Kapitalertragsteuer
übernimmt;

2. in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 5:
30 vom Hundert des Kapitalertrags, wenn der Gläu-
biger die Kapitalertragsteuer trägt,
42,85 vom Hundert des tatsächlich ausgezahlten
Betrags, wenn der Schuldner die Kapitalertragsteuer
übernimmt;

3. in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 8:
25 vom Hundert des Kapitalertrags.

(2) Dem Steuerabzug unterliegen die vollen Kapital-
erträge ohne jeden Abzug. $ 20 Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 ist
nicht anzuwenden.

844
Entrichtung der Kapitalertragsteuer

in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und 7
(1) Schuldner der Kapitalertragsteuer ist in den Fällen

des 8 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und 7 der Gläubiger der Kapi-
talerträge. Die Kapitalertragsteuer entsteht in dem Zeit-
punkt, in dem die Kapitalerträge dem Gläubiger zuflie-
Ben. In diesem Zeitpunkt hat der Schuldner der Kapital-
erträge den Steuerabzug für Rechnung des Gläubigers
der Kapitalerträge vorzunehmen. Die innerhalb eines
Kalendermonats einbehaltene. Steuer ist jeweils bis
zum 10. des folgenden Monats an das Finanzamt abzu-
führen,das für die Besteuerungdes Schuldners der
Kapitalerträge nach dem Einkommen zuständig ist.
Dabei ist die Kapitalertragsteuer, die ein Schuldner zu
demselbenZeitpunktinsgesamt abzuführenhat, auf
den nächsten vollen Deutsche-Mark-Betrag abzu-
runden.



(2) Gewinnanteile(Dividenden)undandereKapital-
erträge, deren Ausschüttung von einer Körperschaft
beschlossenwird, fließendemGläubigerder Kapital-
erträge an dem Tag zu (Absatz 1), der im Beschluß als
Tag der Auszahlung bestimmt worden ist. Ist die Aus-
schüttungnurfestgesetzt,ohnedaßüberdenZeitpunkt
derAuszahlungeinBeschlußgefaßtwordenist, so gilt
als Zeitpunktdes Zufließensder Tag nach der Be-
schlußfassung.
(3) Ist bei Einnahmenaus der Beteiligungan einem

Handelsgewerbeals stillerGesellschafterindemBetei-
ligungsvertragüber den Zeitpunktder Ausschüttung
keine Vereinbarung getroffen, so gilt der Kapitalertrag
amTag nachderAufstellungderBilanzodereinerson-
stigen Feststellung des Gewinnanteils des stillen
Gesellschafters,spätestensjedochsechsMonatenach
Ablaufdes Wirtschaftsjahrs,für das der Kapitalertrag
ausgeschüttet oder gutgeschrieben werden soll, als
zugeflossen.Bei Zinsenaus partiarischenDarlehengilt
Satz 1 entsprechend.

(4) Haben Gläubiger und Schuldner der Kapital-
erträge vor dem Zufließen ausdrücklich Stundung des
Kapitalertrags vereinbart, weil der Schuldner vorüber-
gehendzurZahlungnichtinderLageist,so istderSteu-
erabzug erst mit Ablauf der Stundungsfrist vorzuneh-
men.
(5) Der Schuldnerder Kapitalerträgehaftetfür die

Kapitalertragsteuer, die er einzubehalten und abzufüh-
ren hat. Der Gläubiger der Kapitalerträge wird nur in
Anspruch genommen,

1. wenn der Schuldner die Kapitalerträgenicht vor-
“ schriftsmäßiggekürzthat,
2. wenn der Gläubiger weiß, daß der Schuldner die ein-

behalteneKapitalertragsteuernichtvorschriftsmäßig
abgeführt hat, und dies dem Finanzamt nicht unver-
züglich mitteilt oder

3. wenn das die Kapitalerträge auszahlende inlän-
dische Kreditinstitut die Kapitalerträge zu Unrecht
ohne Abzug der Kapitalertragsteuer ausgezahlt hat.

Für dielnanspruchnahme des Schuldners der Kapitaler-
träge bedarf es keines Haftungsbescheids, soweit der
Schuldner die einbehaltene Kapitalertragsteuer richtig
angemeldethatodersoweiterseineZahlungsverpflich-
tung gegenüber dem Finanzamt oder dem Prüfungs-
beamten des Finanzamts schriftlich anerkennt.

844a
AbstandnahmevomSteuerabzug

(1) Bei Kapitalerträgen imSinne des $ 43 Abs. 1 Nr. 3,
4 und7 ist der Steuerabzugnichtvorzunehmen,wenn
der Gläubiger im Zeitpunkt des Zufließens unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtigist und anzuneh-
menist, daß für ihn eineVeranlagungzur Einkommen-
steuer nicht in Betracht kommt.
(2) Die Voraussetzungendes Absatzes 1 sind dem

Schuldner oder dem die Kapitalerträge auszahlenden
inländischen Kreditinstitut durch eine Bescheinigung
des für den Gläubiger zuständigen Wohnsitzfinanzamts
nachzuweisen. $ 36 b Abs. 2 Sätze 2 bis 4 ist ent-
sprechendanzuwenden.

(3) Der Schuldner oder das die Kapitalerträge aus-
zahlende inländische Kreditinstitut hat in seinen Unter-
lagen das Finanzamt, das die Bescheinigung erteilt hat,
denTag derAusstellungderBescheinigungunddie in
der Bescheinigung angegebene Steuer- und Listen-
nummer zu vermerken.
(4) Ist derGläubiger

1. eine von der Körperschaftsteuer befreite inländische
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse oder

2. eine inländische juristische Person des öffentlichen
Rechts,

so ist der Steuerabzug nicht vorzunehmen, wenn es sich
bei den Kapitalerträgen um Gewinnanteile handelt, die
der Gläubiger von einer von der Körperschaftsteuer
befreiten Körperschaft bezieht. Voraussetzung ist, daß
der Gläubiger dem Schuldner oder dem die Kapitaler-
träge auszahlenden inländischen Kreditinstitut durch
eine Bescheinigung des für seine Geschäftsleitung oder
seinen Sitz zuständigen Finanzamts nachweist, daß er
eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse im Sinne der Nummer 1 oder 2 ist. Absatz 3
und$36b Abs.2Sätze2bis4 geltenentsprechend.Die
in Satz 2 bezeichnete Bescheinigung wird nicht erteilt, ,
wenn die Kapitalerträge in den Fällen des Satzes 1Nr. 1
ineinemwirtschaftlichenGeschäftsbetriebanfallen,für
den die Befreiung von der Körperschaftsteuer aus-
geschlossen ist, oder wenn sie in den Fällen des Sat-
zes 1 Nr. 2 in einem nicht von der Körperschaftsteuer
befreiten Betrieb gewerblicher Art anfallen.

844b
Erstattung der Kapitalertragsteuer

(1)BeiKapitalerträgenimSinnedes$ 43Abs. 1Nr.1
und2wirdaufAntrageinemGläubiger,derimZeitpunkt
des Zufließensder Kapitalerträgeunbeschränktein-
kommensteuerpflichtig ist, die einbehaltene und abge-
führte Kapitalertragsteuer erstattet, wenn anzunehmen
ist,daßfür ihneineVeranlagungzur Einkommensteuer
nicht in Betracht kommt. Das Vorliegen dieser Voraus-
setzungen ist durch eine Bescheinigung im Sinne des
8 44 a Abs. 2 nachzuweisen. Dem Antrag auf Erstattung
ist außerderBescheinigungnachSatz 2 eineBeschei-
nigungimSinne des $ 45 a Abs. 3 beizufügen.$ 36 b
Abs. 3 bis 5 und$ 36 c geltensinngemäß.
(2) Ist der Gläubiger von Kapitalerträgen imSinne des

& 43 Abs. 1 Nr. 1 ein unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtiger Anteilseigner und wird nach 8 %36d
Körperschaftsteuer an den Vertreter des Gläubigers
vergütet, so ist unabhängig vom Vorliegen der Voraus-
setzungendesAbsatzes1auchdieKapitalertragsteuer
andenVertreterzuerstatten.Imübrigenist $36 d sinn-
gemäßanzuwenden.
(3) IstderGläubigervonKapitalerträgenimSinnedes

$ 43 Abs. 1 Nr. 2 ein unbeschränkteinkommensteuer-
pflichtiger Arbeitnehmer und beruhen die Kapitalerträge
auf Teilschuldverschreibungen,die ihm von seinem
gegenwärtigen oder früheren Arbeitgeber überlassen
worden sind, so wird die Kapitalertragsteuer unab-
hängig vom Vorliegen der Voraussetzungen des Absat-
zes 1andenArbeitgeberoderaneinenvonihmbestell-
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ten Treuhänder erstattet, wenn der Arbeitgeber oder
Treuhänder in Vertretung des Gläubigers sich in einem
Sammelantrag bereit erklärt hat, den Erstattungsbetrag
für den Gläubiger entgegenzunehmen. Die Erstattung
wird nur für Gläubiger gewährt, deren Kapitalerträge im
Sinne des Satzes 1 allein oder, in den Fällen des Absat-
zes 2, zusammen mit den dort bezeichneten Kapital-
erträgen im Wirtschaftsjahr 100 Deutsche Mark nicht
überstiegen haben. $ 36 d Abs. 3 gilt sinngemäß.

(4) Ist bei Kapitalerträgen im Sinne des $ 43 Abs. 1
Nr. 3 bis 5 oder7 Kapitalertragsteuereinbehaltenund
abgeführtworden, obwohl eine Verpflichtunghierzu
nichtbestand,oderhatderGläubigerimFalldes $ 44 a
demSchuldneroderdemdieKapitalerträgeauszahlen-
den inländischen Kreditinstitut die Bescheinigung erst
in einem Zeitpunkt vorgelegt, in dem die Kapitalertrag-
steuer bereits abgeführt war, so ist auf Antrag des
Schuldners oder des die Kapitalerträge auszahlenden
inländischen Kreditinstituts die Steueranmeldung
(8 45 a Abs. 1) insoweit zu ändern. Erstattungsberech-
tigt ist der Antragsteller.

(5) Ist der Gläubiger eine natürliche Person, die im
Zeitpunkt des Zufließens des Kapitalertrags im Inland
weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufent-
halt hat, oder eine Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse, die imZeitpunkt des Zufließens
des Kapitalertrags im Inland weder ihre Geschäftslei-
tungnoch ihrenSitz hat, so nimmtdas Finanzamt,an
das die Kapitalertragsteuer abgeführt worden ist, auf
Antrag des Gläubigers insoweit eine Freistellung von

* derKapitalertragsteuer vor, als die Steuer auf die in $ 43
Abs. 1 Nr. 5 bezeichnetenKapitalerträgeentfällt.Das
gilt nicht, soweit diese Kapitalerträge für den Gläubiger
nach $ 49 dieses Gesetzes oder nach den 88 2 und 8
des Körperschaftsteuergesetzes inländische Einkünfte
im Sinne der beschränkten Steuerpflicht sind.

844c
Erstattung von Kapitalertragsteuer
an bestimmte Körperschaften,

Personenvereinigungen und Vermögensmassen

(1) Ist derGläubiger
1. eineinländischeKörperschaft,Personenvereinigung

oder Vermögensmasse im Sinne des 8 5 Abs. 1 Nr.9
des Körperschaftsteuergesetzes oder

2. eineinländischeStiftungdesöffentlichenRechts,die
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder
mildtätigen Zwecken dient, oder

3, eine inländische juristische Person des öffentlichen
Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchli-
chen Zwecken dient,

so erstattet das Bundesamt für Finanzen auf Antrag des
"Gläubigerss die einbehaltene Kapitalertragsteuer.
Voraussetzung ist, daß der Gläubiger dem Bundesamt
für Finanzendurch eine Bescheinigungdes für seine
Geschäftsleitung oder seinen Sitz zuständigen Finanz-
amts nachweist, daß er eine Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des Sat-
zes 1 ist. Die Geltungsdauer der Bescheinigung darf
höchstens drei Jahre betragen; sie muß am Schluß
eines Kalenderjahrs enden. Die Bescheinigung wird

nicht erteilt, wenn die Kapitalerträge in den Fällen der
Nummer 1 in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
anfallen,für den die Befreiungvon der Körperschaft-
steuer ausgeschlossen ist, oder wenn sie in den Fällen
der Nummern 2 und 3 in einem nicht von der Körper-
schaftsteuer befreiten Betrieb gewerblicher Art anfallen.
Dem Antrag ist außer der Bescheinigung nach Satz 2
eine Bescheinigung im Sinne des $ 45 a Abs. 2 oder 3
beizufügen.
(2) Ist der Gläubiger

1. eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse im Sinne des 8 5 Abs. 1 Nr. 1
bis 8 oder 10 bis 16 des Körperschaftsteuergesetzes
oder

2. eine inländische juristische Person des öffentlichen
Rechts, die nicht in Absatz 1 bezeichnet ist,

so erstattet das Bundesamt für Finanzen auf Antrag die
Hälfteder aufKapitalerträgeimSinne des $ 43 Abs. 1
Nr. 1 erhobenen Kapitalertragsteuer. Voraussetzung ist,
daß der Gläubiger durch eine Bescheinigung des für
seine Geschäftsleitung oder seinen Sitz zuständigen
Finanzamtsnachweist,daß er eine Körperschaft im
Sinne des Satzes 1 ist. Absatz 1 Sätze 3 bis 5 gilt ent-
sprechend.
(3) 8 36 bAbs. 2 Satz 4,Abs. 3 Satz 2,Abs. 4, 5 und

8 36c sindsinngemäßanzuwenden.DasBundesamtfür
Finanzen kann im Einzelfall die Frist auf Antrag des
Gläubigers verlängern, wenn dieser verhindert ist, die
Frist einzuhalten. Der Antrag auf Verlängerung ist vor
Ablauf der Frist schriftlich zu stellen und zu begründen.

(4) Die Absätze 1 und 2 sind insoweit nicht anzuwen-
den, als der Gläubiger Mitglied einer Erwerbs- oder Wirt-
schaftsgenossenschaft ist und die Erstattung nach
8 44 b Abs. 2 beantragt oder durchgeführt worden ist.

845
Entrichtung der Kapitalertragsteuer.
in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 6

(1) Schuldner der Kapitalertragsteuer ist inden Fäilen
des $ 43 Abs. 1 Nr. 6 Satz 1 der Inhaber, in den Fällen
des 8 43 Abs. 1 Nr.6 Satz 2 derVeräußererder Teil-
schuldverschreibung oder der Forderung.
(2) DiedieKapitalerträgeauszahlendeStellehatdie

Kapitalertragsteuer für Rechnung des Schuldners der
Kapitalertragsteuer einzubehalten. Die die Kapital-
erträge auszahlende Stelle ist
1. in den Fällendes $ 43 Abs. 1 Nr.6 Satz 1

a) das KreditinstitutmitGeschäftsleitungoder Sitz
im Inland oder die inländische Zweigstelle eines
ausländischen Kreditinstituts im Sinne des $ 53
des Gesetzes über das Kreditwesen (inländi-
sches Kreditinstitut), das die Kapitalerträge dem
Gläubiger oder einer Stelle im Ausland auszahlt
odergutschreibt,oder

b) der Schuldner der Kapitalerträge, wenn er ohne
Einschaltung eines inländischen Kreditinstituts
dem Gläubiger oder einer Stelle im Ausland die‘
Kapitalerträgeauszahltodergutschreibt;

2. in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 die natür-
liche Persorı, Körperschaft, Personenvereinigung



oder Vermögensmasse, die dem Veräußerer die
Stückzinsen auszahlt oder gutschreibt.

(3) Der Steuerabzug ist vorzunehmen
1. nach 8 43 Abs. 1 Nr. 6 Satz 1 Buchstabe a, wenn

a) eine Teilschuldverschreibung oder ein Anteil an
einer Sammelschuldbuchforderung bei einem
inländischen Kreditinstitut für eine natürliche Per-
son, die im Inland weder einen Wohnsitz noch
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, verwahrt oder
verwaltet wird oder als Inhaber einer Einzel-
schuldbuchforderung im öffentlichen Schuldbuch
eine natürliche Person, die im Inland weder einen
Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt
hat, eingetragen ist, und wenn die Kapitalerträge
dem Inhaber der Teilschuldverschreibung oder
der Forderung oder einer Stelle im Ausland aus-
gezahlt oder gutgeschrieben werden, oder
eine Teilschuldverschreibung oder ein Anteil an
einer Sammelschuldbuchforderungnicht bei
einem inländischenKreditinstitutverwahrtoder
verwaltet wird und der Gläubiger zwar nachweist,
daß er der Inhaber der Teilschuldverschreibung
oder der Forderung ist, aber nicht nachweist, daß
ereinenWohnsitzoderseinengewöhnlichenAuf-
enthaltimInlandhat,oder

c) eine Teilschuldverschreibung, ein Anteil an einer
Sammelschuldbuchforderung oder eine Einzel-
schuldbuchforderung als Inhaber zusteht
aa) einer Handelsgesellschaft, die im Inland

weder ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz
hat, oder

bb) einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
oder einer sonstigen Personenvereinigung,
wenn nicht nachgewiesen wird, daß alle
Beteiligten der Gesellschaft oder Personen-
vereinigung einen Wohnsitz oder ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Inland haben;

2. nach $ 43 Abs. 1 Nr. 6 Satz 1 Buchstabe b,wenn der
Gläubiger nicht nachweist, daß er der Inhaber der
Teilschuldverschreibung oder der Forderung ist oder
daßerimInlandeinenWohnsitzoderseinengewöhn-
lichen Aufenthalt hat und bei einer Teilschuldver-
schreibung, die bei einem inländischen Kreditinstitut
verwahrtwird,am15.Tag vorderFälligkeitderZin-
sen der Inhaber der Teilschuldverschreibung gewe-
sen ist;

3. nach$ 43 Abs. 1 Nr.6 Satz 2,wennderVeräußerer
nicht nachweist, daß er im Inland einen Wohnsitz
oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die Vor-
schrift der Nummer 1 Buchstabe c gilt entsprechend.

b=

(4) Die Kapitalertragsteuer entsteht indem Zeitpunkt,
in dem die Kapitalerträge dem Gläubiger oder einer
Stelle imAuslandausgezahltodergutgeschriebenwer-
den. In diesem Zeitpunkt hat die die Kapitalerträge aus-
zahlende Stelle den Steuerabzugvorzunehmen.Die
innerhalb eines Kalendervierteljahrs einbehaltene
Steuer ist jeweils bis zum 10. des dem Kalenderviertel-
jahr folgenden Monats an das Finanzamt abzuführen,
das für die Besteuerung der die Kapitalerträge auszah-
lenden Stelle nach dem Einkommen zuständig ist. Wird
gleichzeitigdie Kapitalertragsteuernach 8 44 abge-
führt, ist die Kapitalertragsteuer im Sinne des 843

Abs. 1 Nr. 6 gesondert auszuweisen. $ 44 Abs. 1 Satz
5 und Abs. 4 gilt entsprechend.

(5) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle haftet
für die Kapitalertragsteuer, die sie einzubehalten und
abzuführenhat.844Abs.5Satz3giltsinngemäß.Inden
Fällendes $ 43Abs. 1Nr.6 Satz 1Buchstabeb hatder
GläubigerwedereinenAnspruchaufAnrechnung(8 36
Abs. 2 Nr. 2) noch auf Erstattung der Kapital-
ertragsteuer, es sei denn, daß ihmdie Kapitalerträge als
Nießbraucher oder Pfandgläubiger, der zur Einziehung
berechtigt ist, zustehen und er nachweist, daß er und
der InhaberderTeilschuldverschreibungoderder For-
derung im Zeitpunkt der Fälligkeit der Kapitalerträge
einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland haben. Der Gläubiger wird nur in ‚Anspruch
genommen, wenn die die Kapitalerträge auszahlende
Stelle die Kapitalerträge nicht vorschriftsmäßig gekürzt
hat.

845a
Anmeldung und Bescheinigung

der Kapitalertragsteuer
(1) Innerhalb der in $ 44 Abs. 1 und $ 45 Abs. 4 fest-

gesetzten Frist ist nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck die Anmeldung der einbehaltenen Kapitalertrag-
steuer in denFällen des
1. 8.43 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und 7 von dem Schuldner der

Kapitalerträge,
2. 8 43 Abs. 1 Nr. 6 von der die Kapitalerträge auszah-

lendenStelle imSinne des $ 45 Abs. 2
demFinanzamtgetrennteinzureichen.Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn auf Grund des 8 43 Abs. 2 oder des
$ 44 a ein Steuerabzug nicht oder nicht in voller Höhe
vorzunehmen ist. Der Grund für die Nichtabführung ist
anzugeben. Die Anmeldung ist mit der Versicherung zu
versehen, daß die Angaben vollständig und richtig sind.
Die Anmeldung ist im Fall des Satzes 1 Nr. 1 von dem
Schuldneroder einervertretungsberechtigtenPerson,
im Fall des Satzes 1 Nr. 2 von einer Person, die bei der
auszahlendenStellezeichnungsberechtigtist,zuunter-
schreiben.

(2) IndenFällendes $ 43 Abs. 1Nr. 1 bis 5 und7 ist
der Schuldner vorbehaltlich der Absätze 3 und 4 ver-
pflichtet, dem Gläubiger der Kapitalerträge die folgen-
den Angaben nach amtlich vorgeschriebenem Muster
zu bescheinigen:
1. den Namen und die Anschrift des Gläubigers;
. die Art und Höhe der Kapitalerträge;
. denZahlungstag;
. denBetragdernach$ 36Abs.2Nr.2anrechenbaren
Kapitalertragsteuer;

5. das Finanzamt,an das die Steuerabgeführtworden
ist.

Bei KapitalerträgenimSinne des $ 43 Abs. 1 Nr. 2 bis
5 und 7 ist außerdem die Zeit anzugeben, für welche die
Kapitalerträge gezahlt worden sind. Die Bescheinigung
brauchtnicht unterschriebenzu werden,wenn sie in
einem maschinellen Verfahren ausgedruckt worden ist
und den Aussteller erkennen läßt.

POn
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(3) Werden die Kapitalerträge für Rechnung des
Schuldners durch ein inländisches Kreditinstitut
gezahlt, so hat an Stelle des Schuldners das Kreditinsti-
tut die Bescheinigung zu erteilen. Aus der Bescheini-
gung des Kreditinstituts muß auch der Schuldner
hervorgehen, für den die Kapitalerträge gezahlt werden;
die Angabe des Finanzamts, an das die Kapitalertrag-
steuer abgeführt worden ist, kann unterbleiben.
(4) EineBescheinigungnachAbsatz2 oderAbsatz3

ist nicht zu erteilen, wenn in Vertretung des Gläubigers
ein Antrag auf Erstattung der Kapitalertragsteuer nach
8 44 b Abs. 1 bis 3 gestellt worden ist oder gestellt wird.

(5) In den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 6 hat die die
Kapitalerträge auszahlende Stelle im Sinne des $ 45
Abs. 2 dem Gläubiger die Bescheinigung zu erteilen.
Absatz 2 gilt sinngemäß.
(6) Eine Bescheinigung, die den Absätzen 2 bis 5

nicht entspricht, hat der Aussteller zurückzufordern und
durch eine berichtigte Bescheinigung zu ersetzen. Die
berichtigte Bescheinigung ist als solche zu kennzeich-
nen. Wird die zurückgeforderte Bescheinigung nicht
innerhalb eines Monats nach Zusendung der berichtig-
ten Bescheinigung an den Aussteller zurückgegeben,
hat der Aussteller das nach seinen Unterlagen für den
Empfänger zuständige Finanzamt schriftlich zu benach-
richtigen.

(7) Der Aussteller einer Bescheinigung, die den
Absätzen 2 bis 5 nicht entspricht,haftet für die auf
Grund der Bescheinigung verkürzten Steuern oder zu
Unrecht gewährten Steuervorteile. Ist die Bescheini-
gung nach Absatz 3 durch ein inländisches Kreditinsti-
tut auszustellen, so haftet der Schuldner auch, wenn er
zum Zweck der Bescheinigung unrichtige Angaben
macht. Der Aussteller haftet nicht
1. in den Fällen des Satzes 2,
2. wenn er die ihm nach Absatz 6 obliegenden Ver-

pflichtungen erfüllt hat.

845b
Entrichtungder Kapitalertragsteuer
in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 8

In den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 8 entsteht die Kapi-
talertragsteuer in dem Zeitpunkt, in dem die Körper-
schaftsteuer vergütet wird. In diesem Zeitpunkt hat das
Bundesamt für Finanzen den Steuerabzug vom Kapital-
ertrag für Rechnung des Vergütungsberechtigten von
derKörperschaftsteuereinzubehalten,die nach8 36 e
dieses Gesetzes oder nach 8 52 des Körperschaft-
steuergesetzes vergütet wird.

4. Veranlagung von Steuerpflichtigen
mit steuerabzugspflichtigen Einkünften

$46
Veranlagung bei Bezug von Einkünften

aus nichtselbständigerArbeit
(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise aus

EinkünftenausnichtselbständigerArbeit,vondenenein
Steuerabzug vorgenommen worden ist, so wird eine
Veranlagung stets durchgeführt, wenn das Einkommen

1. bei Personen, bei denen die Einkommensteuer nach
8 32 a Abs. 5 zu ermitteln ist, mehr als 48 000 Deut-
sche Mark,

. 2, bei den nicht unter Nummer 1 fallenden Personen
mehr als 24 000 Deutsche Mark

beträgt.

(2) Bei Einkommen bis zu den in Absatz 1 genannten
Beträgen wird eine Veranlagung nur durchgeführt,
1. wenn die Einkünfte, die nicht der Lohnsteuer zu

unterwerfen waren, einschließlich der ausländi-
schen Einkünfte,die nach einemAbkommenzur
Vermeidungder Doppelbesteuerungvon der Ein-
kommensteuerfreigestelltsind, insgesamtmehr
als 800 Deutsche Mark betragen;

2. wenn der Steuerpflichtige nebeneinander von meh-
reren ArbeitgebernArbeitslohnbezogenhat und
das zu versteuernde Einkommen
a) bei Steuerpflichtigen,bei denen die tarifliche

Einkommensteuer nach 8 32 a Abs. 5 oder 6 zu
ermittelnist, 36 000 DeutscheMark,

b) beianderenSteuerpflichtigen18000 Deutsche
Mark

übersteigt;
2a. wenn der Steuerpflichtige Kurzarbeitergeld oder

Schlechtwettergeld bezogen hat und ein Lohn-
steuer-Jahresausgleichnachden8$ 42,42 anicht
durchzuführen ist;

2b. wennfür einenSteuerpflichtigen,der zu demPer-
sonenkreis des $ 10c Abs. 7 gehört,die Lohn-
steuer imVeranlagungszeitraum oder für einen Teil
des VeranlagungszeitraumsnachdenSteuerklas-
sen | bis IV der allgemeinenLohnsteuertabelle
(8 38c Abs. 1) Zu erheben war;

2c. wenn von Ehegatten, die nach den 88 26, 26b
zusammen zur Einkommensteuer zu veranlagen
sind, °
a) beide Arbeitsiohn bezogen haben, einer für den

Veranlagungszeitraum oder für einen Teil des
Veranlagungszeitraums nach der Steuerklasse
V oderVI besteuertwordenist unddas zu ver-
steuerndeEinkommen36 000 DeutscheMark
übersteigt oder
einer Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe
bezogen hat und der andere Ehegatte für den
Veranlagungszeitraum oder für einen Teil des
Veranlagungszeitraums nach der Steuer-
klasse Ili besteuertwordenist;

3. wenn in den Einkünften aus nichtselbständiger
ArbeiteinesSteuerpflichtigenVersorgungsbezüge
imSinne des $ 19 Abs. 2 aus mehrals einemfrü-
heren Dienstverhältnis enthalten sind und die
SummederVersorgungsbezügedes Steuerpflich-
tigen im Veranlagungszeitraum 12000 Deutsche
Mark übersteigt;

3a. wenn der Steuerpflichtigevor Beginndes Kalen-
derjahrs,in demer sein Einkommenbezogenhat,
das 64. Lebensjahr vollendet hatte und nebenein-
andervonmehrerenArbeitgebernArbeitslohn,aus-
genommen Versorgungsbezüge im Sinne des 819
Abs. 2, von insgesamtmehrals 7500 Deutsche
Mark bezoyen hat;

zZ



4. wenn auf der Lohnsteuerkarte des Steuerpflichti-
gen ein Freibetrag im Sinne des 8 39 a Abs. 1Nr.6
eingetragen worden ist;

4a. wenn bei Steuerpflichtigen in Fällen, in denen die
Voraussetzungen des $33a Abs. 2 Satz 4 oder
Satz 7 oder des $ 33 b Abs. 5 Satz 2 vorliegen, ein
Ausbildungsfreibetrag, der Pauschbetrag für Kör-
perbehinderte oder der Pauschbetrag für Hinter-
bliebene in einem anderen Verhältnis als je zur
Hälfte aufgeteilt werden soll (8 33 a Abs. 2 Sätze 5
und 6, $ 33 b Abs. 5 Sätze 3 und 5);

5. wenn der Steuerpflichtige im Veranlagungszeit-
raum geheiratet hat, sein Ehegatte unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig ist, beide Ehegatten im
VeranlagungszeitraumArbeitslohnbezogenhaben
und für den Steuerpflichtigen oder seinen Ehegat-
ten vor der Eheschließung die Vorschriften des 832
Abs. 3 oder des 8 32 a Abs. 6 anzuwenden waren;

6. wenndie Ehe des Arbeitnehmers imVeranlagungs-
zeitraum durch Tod, Scheidung oder Aufhebung
aufgelöst worden ist und er oder sein Ehegatte der
aufgelösten Ehe im Veranlagungszeitraum wieder
geheiratethat;

7. wenn der Arbeitnehmer oder sein Ehegatte
getrennte Veranlagung nach den 8$ 26, 26 a
beantragt;

8. wenn die Veranlagung beantragt wird
a) zur Anwendung der Vorschriften der 88 34, 34 c,

34f und35,
b) zur Berücksichtigung von Verlusten aus einer

anderenEinkunftsartals derjenigenaus nicht-
selbständiger Arbeit, falls die Einkünfte, von
denen der Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht
vorgenommen worden ist, zusammen einen Ver-
lustbetrag ergeben,

c) zur Berücksichtigung von
(8 10.d),

d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer auf die
Steuerschuld,

e) zur Anrechnung von Körperschaftsteuer auf die
Steuerschuld.

Der Antrag auf Veranlagung in den Fällen der Nummern
7 und 8 ist bis zum Ablauf des auf den Veranlagungs-
zeitraum folgenden zweiten Kalenderjahrs zu stellen. Im
Fall des 8 10.d Satz 1 ist der Antrag für den zweiten vor-
angegangenen Veranlagungszeitraum bis zum Ablauf
des diesem folgenden vierten Kalenderjahrs und für den
ersten vorangegangenen Veranlagungszeitraum bis
zum Ablauf des diesem folgenden dritten Kalenderjahrs
zu stellen.
(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 bis 7 und 8

Buchstaben a, c, d und e ist ein Betrag in Höhe der Ein-
künfte, von denen der Steuerabzug vom Arbeitslohn
nicht vorgenommen worden ist, vom Einkommen abzu-
ziehen,wenndieseEinkünfteinsgesamtnichtmehrals
800 Deutsche Mark betragen. Der Betrag nach Satz 1
vermindertsichumdenAltersentlastungsbetrag,soweit
dieser 40 vom Hundert des Arbeitslohns mit Ausnahme
der Versorgungsbezüge im Sinne des $ 19 Abs. 2
übersteigt.

Verlustabzügen

(4) Kommt nach den Absätzen 1 und 2 eine Veranla-
gung zur Einkommensteuer nicht in Betracht, so gilt die

Einkommensteuer, die auf die Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit entfällt, für den Steuerpflichtigen durch
den Lohnsteuerabzug als abgegolten, soweit er nicht für
zuwenig erhobene Lohnsteuer in Anspruch genommen
werden kann. Die $8 42 bis 42 b bleiben unberührt.

(5) DurchRechtsverordnungkann in denFällendes
Absatzes2Nr. 1bis7, indenendie Einkünfte,vondenen
der Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht vorgenommen
worden ist, den Betrag von 800 Deutsche Mark über-
steigen, die Besteuerung so gemildert werden, daß auf
die volle Besteuerung dieser Einkünfte stufenweise
übergeleitet wird.

(6) Für die Durchführung der Veranlagung in den Fäl-
len der Absätze 1 und 2 ist das Finanzamtörtlich
zuständig, in dessen Bezirk der Steuerpflichtige am
Schluß des Veranlagungszeitraums seinen Wohnsitz
oder in Ermangelung eines Wohnsitzes seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hatte. 8 42 c Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2
Sätze 2 und 3 ist.entsprechend anzuwenden.

846a
Besondere Behandlung von Einkünften

aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb
oder Kapitalvermögen im Sinne des $ 43 Abs. 1 Nr. 5

Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder Kapitalvermögen
ist durch den Steuerabzug vom Kapitalertrag ab-
gegolten,soweites sichumKapitalerträgeimSinnedes
$ 43 Abs. 1 Nr. 5 handelt und der Steuerpflichtige wegen
der Steuerabzugsbeträge nicht in Anspruch genommen
werdenkann.Auf Antragdes Steuerpflichtigenist von
der Anwendung des Satzes 1 abzusehen und die Veran-
lagung der Einkünfte im Sinne des $ 43 Abs. 1 Nr. 5
zusammen mit den übrigen Einkünften vorzunehmen.
DemAntrag ist zu entsprechen, auch wenn inFällen des
$ 46 Abs. 2 Nr. 1 die Grenze von 800 Deutsche Mark
nichterreichtist.DerAntragist bis zumAblaufdes auf
den Veranlagungszeitraum folgenden zweiten Kalen-
derjahrs zu stellen. $ 46 Abs. 3 gilt bei einem Arbeit-
nehmer entsprechend.

847
(weggefallen)

v1.
(weggefallen)

8 48
(weggefallen)

VIII. Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger

"849
Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte

(1) Inländische Einkünfte im Sinne der beschränkten
Einkommensteuerpflicht(8 1 Abs. 3) sind
1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen| Land-

und Forstwirtschaft (88 13, 14);
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Einkünfte aus Gewerbebetrieb (88 15, 16),
a) für den im Inland eine Betriebsstätte unterhalten

wird oder ein ständiger Vertreter bestellt ist,
b) diedurchdenBetriebeigenerodergecharterter

Seeschiffe oder Luftfahrzeuge aus Beförderun-
gen zwischen inländischen und von inländi-
schen zu ausländischen Häfen erzielt werden,
einschließlichderEinkünfteausanderenmitsol-
chen Beförderungen zusammenhängenden,
sich auf das Inland erstreckenden Beförde-
rungsleistungen, oder

2 die aus der Veräußerung eines Anteils an einer
Kapitalgesellschafterzielt werden (8 17), die
ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz im Inland
hat;

Einkünfte aus selbständiger Arbeit (8 18), die im
Inland ausgeübt oder verwertet wird oder worden
ist;
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (8 19), die
im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder wor-
den ist, und Einkünfte, die aus inländischen öffent-
lichen Kassen einschließlich der Kassen der Deut-
schen Bundesbahn und der Deutschen Bundes-
bank mitRücksicht auf ein gegenwärtiges oder frü-
heres Dienstverhältnis gewährt werden;
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des
a) $20 Abs. 1Nr. 1,2, 4,6 und7,wennderSchuld-

ner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im
Intand hat;

b) 8 20 Abs. 1 Nr. 3;
c) 8 20 Abs. 1 Nr. 5 und 8, wenn

aa) das Kapitalvermögen durch inländischen
Grundbesitz,durchinländischeRechte,die
den Vorschriften des bürgerlichen Rechts
überGrundstückeunterliegen,oder durch
Schiffe, die in ein inländisches Schiffs-
register eingetragen sind, unmittelbar oder
mittelbar gesichert ist, oder
das Kapitalvermögen in Anleihen und For-
derungen besteht, die in ein öffentliches
Schuldbuch eingetragen oder über die
Teilschuldverschreibungen ausgegeben
sind, und der Schuldner Wohnsitz, Ge-
schäftsleitung oder Sitz im Inland hat. Das
gilt nicht für Kapitalerträgeaus Anleihen,
bei denen der Steuerabzug vom Kapitaler-
tragnach$43Abs.1Nr.6 letzterSatznicht
vorzunehmen ist und für Kapitalerträge aus
festverzinslichenWertpapieren im Sinne
des 8 43 Abs. 1 Nr. 5 mit Ausnahme von
Wandelanleihen und Gewinnobligationen.

Die Vorschrift des $ 20 Abs. 2 gilt entsprechend;

bb)

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (8 21),
wenn das unbewegliche Vermögen, die Sachinbe-
griffeoder Rechte im Inlandbelegenoder in ein
inländisches öffentliches Buch oder Register ein-
getragensindoder in einerinländischenBetriebs-
stätte verwertet werden;

sonstige Einkünfte im Sinne des 8 22 Nr. 1, soweit
sie dem Steuerabzug unterworfen werden;

8. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Nr. 2, soweit
es sich um Spekulationsgeschäfte mit inländi-
schen Grundstücken oder mit inländischen Rech-
ten handelt, die den Vorschriften des bürgerlichen
Rechts überGrundstückeunterliegen;

. sonstige Einkünfte im Sinne des 8 22 Nr. 4,
9. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Nr. 3, auch

wenn sie bei Anwendungdieser Vorschrift einer
anderen Einkunftsart zuzurechnen wären, soweit
essichumEinkünfteausderNutzungbeweglicher
Sachen im Inlandoder aus der Überlassungder
NutzungoderdesRechtsaufNutzungvongewerb-
lichen,technischen,wissenschaftlichenundähnii-
chen Erfahrungen, Kenntnissen und Fertigkeiten,
z.B. Plänen,MusternundVerfahren,handelt,die im
Inland genutzt werden oder worden sind; dies gilt
nicht, soweit es sich um steuerpflichtige Einkünfte
im Sinne der Nummern 1 bis 8 handelt.

(2) Im Ausland gegebene Besteuerungsmerkmale
bleibenaußerBetracht,soweit bei ihrerBerücksichti-
gung inländischeEinkünfteim Sinne des Absatzes 1
nicht angenommen werden könnten.

(3) Bei Schiffahrt- und Luftfahrtunternehmen sind die
Einkünfte im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe b
mit5 vom Hundert der für diese Beförderungsleistungen
vereinbarten Entgelte anzusetzen. Das gilt auch, wenn
solche Einkünfte durch eine inländische Betriebsstätte
oder einen inländischen ständigen Vertreter erzielt wer-
den (Absatz1 Nr. 2 Buchstabea).

(4) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 sind Einkünfte
steuerfrei, die ein beschränkt Steuerpflichtigermit
Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in einem aus-
ländischen Staat durch den Betrieb eigener oder
gecharterter Schiffe. oder Luftfahrzeuge aus einem
Unternehmen bezieht, dessen Geschäftsleitung sich in
demausländischenStaat befindet.Voraussetzungfür
die Steuerbefreiungist,daßdieserausländischeStaat
Steuerpflichtigen mitWohnsitz oder gewöhnlichem Auf-
enthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes eine ent-
sprechende Steuerbefreiungfür derartige Einkünfte
gewährt und daß der Bundesminister für Verkehr die
Steuerbefreiung nach Satz 1 für verkehrspolitisch unbe-
denklicherklärthat.

8 50
Sondervorschriften für beschränkt Steuerpflichtige
(1) BeschränktSteuerpflichtigedürfenBetriebsaus-

gaben($4Abs.4 bis6) oderWerbungskosten(89) nur
insoweit abziehen, als sie mit inländischen Einkünften in
wirtschaftlichemZusammenhangstehen.DieVorschrift
des $ 10 ist nur hinsichtlich der als Sonderausgaben
abzugsfähigen Teile der Vermögensabgabe anzuwen-
den. Die Vorschrift des $ 10 dist nuranzuwenden, wenn
Verluste in wirtschaftlichem Zusammenhang mit inlän-
dischen Einkünften stehen und sich aus Unterlagen
ergeben,die im Inland aufbewahrtwerden.Die Vor-
schriften des 8.34 sind nur insoweit anzuwenden, als sie
sich auf Gewinne aus der Veräußerung eines land- und
forstwirtschaftlichenBetriebs ($ 14), eines .Gewerbe-
betriebs ($ 16), einer wesentlichen Beteiligung ($ 17)
oder auf Veräußerungsgewinneim Sinne des $ 18
‚Abs. 3 beziehen. Die übrigen Vorschriften der $$ 10 und



34 und die Vorschriften der 88 9a, 10 c, 16 Abs. 4
Satz 3, $ 20 Abs. 4, 88 24 a, 32,32 a Abs. 6,88 33,33 a
und 33 b sind nicht anzuwenden.

(2) Bei Einkünften, die dem Steuerabzug unterliegen,
und bei Einkünften im Sinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 5 und
8 ist für beschränkt Steuerpflichtige ein Ausgleich mit
Verlusten aus anderen Einkunftsarten nicht zulässig.
Einkünfte im Sinne des Satzes 1 dürfen bei einem Ver-
lustabzug($ 10.d)nichtberücksichtigtwerden.
(3) Die Einkommensteuer bemißt sich bei beschränkt

Steuerpflichtigen, die veranlagt werden, nach $ 32a
Abs. 1; dabei ist ein Sonderfreibetrag von 864 Deutsche
Mark vom Einkommen abzuziehen. Die Einkommen-
steuer beträgt mindestens 25 vomHundert des Einkom-
mens. Dieser Mindeststeuersatz gilt nicht für natürliche
Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt
in der Deutschen Demokratischen Republik oder Berlin
(Ost).
(4) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 sind bei

beschränkt einkommensteuerpflichtigenArbeitneh-
mern insoweit, als sie Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit im Sinne des $ 49 Abs. 1 Nr. 4 beziehen, die Vor-
schriftender$ 9a Nr. 1,8 10Abs. 1 Nr. 1,1a,4 bis7,
$ 10c Abs. 1, $ 10c Abs. 3 ohne Möglichkeit, die tat-
sächlichen Aufwendungen nachzuweisen, 88 24 a, 32
Abs. 2 sowie Abs. 4 bis 8 anzuwenden. Absatz 3 Satz 2
ist nicht anzuwenden. Arbeitnehmern, die mindestens
ein Kind ($ 32 Abs. 4 bis 7) haben, wird ein Freibetrag
von 351 Deutsche Mark monatlich gewährt. Die Jahres-
und Monatsbeträge nach den Sätzen 1 und 3 ermäßigen
sich zeitanteilig, wenn Einkünfte im Sinne des 849
Abs. 1 Nr. 4 nicht während eines vollen Kalenderjahrs
oder Kalendermonats zugeflossen sind.
(5) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem Steu-

erabzug vom Arbeitslohn oder vom Kapitalertrag oder
dem Steuerabzug auf Grund des 8 50 a unterliegen, gilt
bei beschränkt Steuerpflichtigen durch den Steuerab-
zug als abgegolten. $ 36 Abs. 2 Nr. 3 ist nicht anzuwen-
den. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Einkünfte
Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind.

(6) 8 34 c Abs. 1 bis 3 ist bei Einkünften aus Land-
und Forstwirtschaft,Gewerbebetrieboder selbständi-
ger Arbeit, für die im Inland ein Betrieb unterhalten wird,
entsprechend anzuwenden, soweit darin nicht Einkünfte
aus einem ausländischen Staat enthalten sind, mit
denen der beschränkt Steuerpflichtige dort in einem der
unbeschränkten Steuerpflicht ähnlichen Umfang zu
einer Steuer vom Einkommen herangezogen wird.

(7) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer bei
beschränkt Steuerpflichtigen ganz oder zum Teil erlas-
sen oder in einemPauschbetragfestsetzen,wenn es
aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig ist oder
eine gesonderte Berechnung der Einkünfte besonders
schwierig ist.

$ 50a
Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen

(1) Bei beschränkt steuerpflichtigen Mitgliedern des
Aufsichtsrats (Verwaltungsrats}) von inländischen
Aktiengesellschaften,
Aktien, Berggewerkschaften, Gesellschaften mit

beschränkter Haftung und sonstigen Kapitalgesell-
schaften, Genossenschaften und Personenvereinigun-
gen des privaten und des öffentlichen Rechts, bei denen
die Gesellschafter nicht als Unternehmer(Mitunter-
nehmer) anzusehen sind, unterliegen die Vergütungen
jederArt, die ihnenvon den genannten Unternehmungen
für die Überwachung der Geschäftsführung gewährt
werden(Aufsichtsratsvergütungen),demSteuerabzug
(Aufsichtsratsteuer).
(2) Die Aufsichtsratsteuer beträgt 30 vom Hundert

derAufsichtsratsvergütungen.
(3) Dem Steuerabzug unterliegt der volle Betrag der

Aufsichtsratsvergütung ohne jeden Abzug. Werden
Reisekosten (Tagegelder und Fahrtausiagen) beson-
ders gewährt, so gehören sie zu den Aufsichtsratsver-
gütungen nur insoweit, als sie die tatsächlichen Ausla-
gen übersteigen.

(4) Die Einkommensteuer wird bei beschränkt
Steuerpflichtigen im Wege des Steuerabzugs erhoben
a) bei Einkünften aus der Ausübung oder Verwertung

einer Tätigkeit als Künstler, Berufssportler, Schrift-
steller, Journalist oder Bildberichterstatter ein-
schließlich solcher Tätigkeiten für den Rundfunk oder
Fernsehfunk (8 49 Abs. 1 Nr. 2 bis 4),

b) beiEinkünften,dieaus VergütungenfürdieNutzung
beweglicherSachen oder für die Überlassungder
Nutzungoderdes Rechtsauf NutzungvonRechten,
insbesondere von Urheberrechten und gewerblichen
Schutzrechten, von gewerblichen, technischen,
wissenschaftlichen und ähnlichen Erfahrungen,
Kenntnissen und Fertigkeiten, z. B. Plänen, Mustern
und Verfahren, herrühren (8 49 Abs. 1 Nr. 2, 3, 6 und
9).

Der Steuerabzug beträgt 25 vom Hundert der Einnah-
men.Soweit die Tätigkeit im Sinne des Buchstaben a im
Inland ausgeübt wird oder worden ist, beträgt der
Steuerabzug 15 vom Hundert der Einnahmen.

(5) Die Steuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die
Aufsichtsratsvergütungen (Absatz 1) oder die Vergü-
tungen(Absatz4) demGläubigerderAufsichtsratsver-
gütungenoder der Vergütungenzufließen.In diesem
Zeitpunkt hat der Schuldner derAufsichtsratsvergütun-
gen oder der Vergütungen den Steuerabzug für Rech-
nung des beschränkt steuerpflichtigen Gläubigers
(Steuerschuldner)vorzunehmen.Er hat die innerhalb

Monats an das für ihn zuständige Finanzamt
abzuführen.Der beschränkt Steuerpflichtigeist beim
Steuerabzugvon Aufsichtsratsvergütungenoder von
Vergütungen Steuerschuldner. Der Schuldner der Auf-
sichtsratsvergütungenoder der Vergütungenhaftet
aber für die Einbehaltung undAbführung der Steuer. Der
Steuerschuldnerwird nur in Anspruchgenommen,
1. wenn der Schuldner der Aufsichtsratsvergütung ode:

der Vergütungen diese nicht vorschriftsmäßig
gekürzt hat oder

2. wenn der beschränkt steuerpflichtige Gläubiger
weiß, daß der Schuldner die einbehalteneSteuer
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat, und dies dem
Finanzamt nicht unverzüglich mitteilt.
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(6) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt werden,
daß bei Vergütungen für die Nutzung oder das Recht auf
Nutzung von Urheberrechten (Absatz 4 Buchstabe b),
wenndieVergütungennichtunmittelbarandenGläubi-
ger, sondern an einen Beauftragten geleistet werden, an
Stelle des Schuldners der Vergütung der Beauftragte
die Steuer einzubehalten und abzuführen hat und für die
EinbehaltungundAbführunghaftet.
(7) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer von

beschränkt steuerpflichtigen Einkünften, soweit diese
nicht bereits dem Steuerabzug unterliegen, im Wege
des Steuerabzugserheben,wenndies zur Sicherstel-
lung des Steueranspruchs zweckmäßig ist. Das Finanz-
amt bestimmt hierbei die Höhe des Steuerabzugs.

IX. Sonstige Vorschriften,
Ermächtigungs- und Schlußvorschriften

850b
Prüfungsrecht

Die Finanzbehörden sind berechtigt, Verhältnisse, die
für die Anrechnung oder Vergütung von Körperschaft-
steuer oder für die Anrechnung oder Erstattung von
Kapitalertragsteuer von Bedeutung sind oder der Auf-
klärung bedürfen, bei den am Verfahren Beteiligten zu
prüfen.Die88 193bis 203derAbgabenordnunggelten
sinngemäß.

850c
Wertminderung von Anteilen
durch Gewinnausschüttungen

(1) Hat ein zur Anrechnung von Körperschaftsteuer
berechtigterSteuerpflichtigereinen Anteil an einer
unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft
von einem nichtanrechnungsberechtigten Anteilseigner
erworben, sind Gewinnminderungen, die
1. durchdenAnsatz des niedrigerenTeilwertsoder
2. durch Verluste aus der Veräußerung oder Entnahme

des Anteils
im Jahr des Erwerbs oder in einem der folgenden neun
Jahre entstehen, bei der Gewinnermittlung nicht zu
berücksichtigen,soweit der Ansatz des niedrigeren
TeilwertsoderderVerlustnuraufGewinnausschüttun-
genzurückgeführtwerdenkannunddieGewinnminde-
rungeninsgesamtden Sperrbetragim Sinne des Ab-
satzes 4 nicht übersteigen. Als Erwerb im Sinne des
Satzes 1gilt nicht der Erwerb durch Erbanfall oder durch
Vermächtnis.

(2) Setzt die Kapitalgesellschaft nach dem Erwerb
des Anteils ihrNennkapitalherab,ist Absatz 1 sinnge-
mäß anzuwenden, soweit für Leistungen an den Steuer-
pflichtigen verwendbares Eigenkapital im Sinne des
& 29 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes als ver-
wendet gilt.

(3) Wird die Kapitalgesellschaft im Jahr des Erwerbs
oder in einemder folgendenneunJahre aufgelöstund
abgewickelt, erhöht sich der hierdurch entstehende
Gewinn des Steuerpflichtigen um den Sperrbetrag. Das

gleiche gilt, wenn die Abwicklung der Gesellschaft
unterbleibt,weilüberihrVermögendasKonkursverfah-
ren eröffnet worden ist.
(4) Sperrbetragist derUnterschiedsbetragzwischen

den Anschaffungskosten und dem Nennbetrag des
Anteils. Hat der Erwerberkeine Anschaffungskosten,
tritt an deren Stelle der für die steuerliche Gewinnermitt-
lung maßgebende Wert. Der Sperrbetrag verringert sich,
soweiteineGewinnminderungnachAbsatz1 nichtan-
erkannt worden ist. In den Fällen der Kapitalherabset-
zung sowie der Auflösung der Kapitalgesellschaft
erhöhtsich derSperrbetragumdenTeil des Nennkapi- .
tals, der auf den erworbenen Anteil entfällt und im Zeit-
punktdesErwerbsnach$ 29Abs.3 des Körperschaft-
steuergesetzes zum verwendbaren Eigenkapital der
Kapitalgesellschaft gehört.

(5) Wird ein Anteil an einer unbeschränkt steuer-
pflichtigen Kapitalgesellschaft zu Bruchteilen oder zur
gesamten Hand erworben, gelten die Absätze1 bis 4
sinngemäß, soweit die Gewinnminderungen anteilig auf
anrechnungsberechtigte Steuerpflichtige entfallen.
Satz 1 giltsinngemäßfüranrechnungsberechtigtestille
Gesellschafter, die Mitunternehmer sind.

(6) Wird ein nichtanrechnungsberechtigter Anteils-
eigner mit einem Anteil an einer Kapitalgesellschaft
anrechnungsberechtigt,sind die Absätze1 bis 5 inso-
weit sinngemäß anzuwenden. Gehört der Anteil zu
einemBetriebsvermögen,trittandieStellederAnschaf-
fungskosten der Wert, mit dem der Anteil nach den Vor-
schriften über die steuerliche. Gewinnermittlung in einer
Bilanz zu dem Zeitpunkt anzusetzen wäre, in dem die
Anrechnungsberechtigung eintritt.

(7) Bei Rechtsnachfolgern des anrechnungsberech-
tigtenSteuerpflichtigen,diedenAnteil innerhalbdes in
Absatz 1 bezeichneten Zeitraums erworben haben, sind
während der Restdauer dieses Zeitraums die Absätze 1
bis 6 sinngemäß anzuwenden. Das gleiche gilt bei jeder
weiterenRechtsnachfolge.
(8) Die Absätze 1 bis 6 sind nicht anzuwenden, wenn

die Anschaffungskostender imVeranlagungszeitraum_
erworbenen Anteile höchstens 100 000 Deutsche Mark
betragen. Hat der Erwerber die Anteile über einKredit-
institut erworben, das den Kaufauftrag über die Börse
ausgeführt hat, sind die Absätze 1 bis 7 nicht an-
zuwenden.

851
Ermächtigung

(1)DieBundesregierungwirdermächtigt,mitZustim-
mung des Bundesrates
1. zur Durchführung dieses Gesetzes Rechtsverord-

nungen zu erlassen, soweit dies zur Wahrung der
Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung, zur Beseiti-
gung von Unbilligkeiten in Härtefällen oder zur Ver-
einfachung des Besteuerungsverfahrens erforderlich
ist, und zwar:
a) überdieAbgrenzungder Steuerpflicht,
b) über die Ermittlung der Einkünfte und die Feststel-

iung des Einkommens einschließlich der abzugs-
fähigen Beträge,



c)

d)

über die Veranlagung, die Anwendung der Tarif-
vorschriften und die Regelung der Steuerentrich-
tung einschließlich der Steuerabzüge,
über die Besteuerung der beschränkt Steuer-
pflichtigen einschließlich eines Steuerabzugs;

a) über die sich aus der Aufhebung oder Änderung
von Vorschriften dieses Gesetzes ergebenden
Rechtsfolgen, soweit dies zur Wahrung der
Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung oder zur
Beseitigung von Unbilligkeiten in Härtefällen
erforderlichist;
nach denen für jeweils zu bestimmendeWirt-
schaftsgüter des Umlaufvermögens eine den
steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage für
Preissteigerungen in Höhe eines Vomhundertsat-
zes des sich nach & 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1
ergebenden Werts dieser Wirtschaftsgüter zuge-
lassen werder: kann, wenn ihre Börsen- oder
Marktpreise (Wiederbeschaffungspreise) am
Bilanzstichtag gegenüber den Börsen- oder
Marktpreisen (Wiederbeschaffungspreisen) am
vorangegangenen Bilanzstichtag wesentlich
gestiegensind.DerVomhundertsatzistnachdem
Umfang dieser Preissteigerung zu bestimmen,
dabei ist ein angemessener Teil der Preissteige-
rung unberücksichtigt zu lassen. Die Rücklage für
Preissteigerungen ist spätestens bis zum Ende

2

schaftsjahrs gewinnerhöhendaufzulösen. Bei
wesentlichen Preissenkungen, die auf die Preis-
steigerungenimSinnedes Satzes 1folgen,kann
dievolleoderteilweiseAuflösungderRücklagezu
einem früheren Zeitpunkt bestimmt werden;
über eine Beschränkung des Abzugs von Ausga-
ben zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke im
Sinne des $ 10 bauf Zuwendungen an bestimmte
Körperschaften, Personenvereinigungen oder
Vermögensmassen sowie über eine Anerkennung
gemeinnütziger Zwecke als besonders förde-
rungswürdig;

9)

h)
)

Z

über die Festsetzung abweichender Vorauszah-
lungstermine;
(weggefallen);
über die Abschreibungsfreiheit zur Förderung des
Baues von Landarbeiterwohnungen und über eine
Steuerermäßigung beim Bau von Heuerlings- und
Werkwohnungenfür ländlicheArbeiter:
über eine Abschreibungsfreiheit oder Steuer-
ermäßigungen für bestimmte Wirtschaftsge-
bäude,fürUm-undAusbautenanWirtschaftsge-
bäuden, für Hofbefestigungen und Wirtschafts-
wege, für bestimmte bewegliche Güter des
Anlagevermögens einschließlich Betriebsvorrich-
tungen bei buchführenden und nichtbuchführen-
den Land- und Forstwirten.Dabei ist für diese
Wirtschaftsgebäudesowie für Um- undAusbau-
ten von einer höchstens 30jährigen Nutzungs-
dauer auszugehen. Die Abschreibungsfreiheit
oderSteuerermäßigungkannauchbeiZuschüs-
sen zur Finanzierung der Anschaffung oder
HerstellungvonWirtschaftsgüternimSinne des
Satzes 1 zugelassen werden, wenn mit den Zu-

schüssen ein Recht auf Mitbenutzung dieser
Wirtschaftsgüter erworben wird. Die Abschrei-
bungsfreiheitoder Steuerermäßigungauf Grund
der vorstehenden Fassung dieser Ermächtigung
kann erstmals für Wirtschaftsjahre zugelassen
werden, die im Veranlagungszeitraum1964
beginnen;

güter des Umlaufvermögens ausländischer Her-
kunft, welche die nachstehend bezeichneten Vor-
aussetzungen erfüllen und nach dem Erwerb
weder bearbeitet noch verarbeitet worden sind,
stattmitdemsich nach$ 6 Abs. 1Nr.2 ergeben-
den Wert mit dem folgenden Wert angesetzt wer-
den können:
aa) Wirtschaftsgüter,derenPreis aufdemWelt-

markt wesentlichen Schwankungen unter-
liegt, mit einem Wert, der bis zu 20 vom Hun-
dert unter den Anschaffungskosten oder dem
niedrigerenBörsen- oder Marktpreis (Wie-
derbeschaffungspreis) des Bilanzstichtags
liegt,

bb) Wirtschaftsgüter, die wegen ihrer besonde-
ren volkswirtschaftlichen Bedeutung zur
Deckung des Bedarfs der deutschen Wirt-
schaft erforderlich sind (Waren des volks-
wirtschaftlich vordringlichen Bedarfs), mit
einemWert,der bei einemMehrbestandan
diesen Waren bis zu 30 vom Hundert und bei
demübrigenBestandbis zu 20vomHundert
unter den Anschaffungskosten oder dem
niedrigeren Börsen- oder Marktpreis
(Wiederbeschaffungspreis) des Bilanzstich-
tags liegt; statt des Abschlags auf einen
Mehrbestand kann bei den einzelnen Waren
des volkswirtschaftlich vordringlichen Be-
darfseinAbschlagbiszu.30vomHundertvon
den Anschaffungskosten oder dem niedrige-
ren Börsen- oder Marktpreis (Wiederbe-
schaffungspreis) des Bilanzstichtags zuge-
lassenwerden,soweitdieseWaren imGel-
tungsbereich dieses Gesetzes neben den
handelsüblichenVorräten eingelagertwer-
den und nur unter besonders zu bestimmen-
den BedingungendemLager (Sonderlager)
entnommen werden können.
Ein Mehrbestand ist anzunehmen, soweit der
mengenmäßige Bestand der Waren am
Schluß des Wirtschaftsjahrs im einzelnen
und insgesamt den Bestand an einem noch
zu bestimmendenZeitpunkt,der nach dem
31. Dezember 1954 liegt, übersteigt. Hierbei
sind nur Waren zu berücksichtigen, die sich
im Geltungsbereich dieses Gesetzes befin-
den.

DerWertansatznach Doppelbuchstabebb kann
nur inWirtschaftsjahrenzugelassenwerden,die
vor dem 1. Januar 1974 enden. Erfüllen Wirt-
schaftsgüter die Voraussetzungen zu Doppel-
buchstabeaa und zu Doppelbuchstabebb, so
kann der Wertansatz nach Wahl des Steuerpflich-
tigen entweder nach Doppelbuchstabe aa oder
nach Doppelbuchstabe bb zugelassen werden.
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Für Wirtschaftsgüter, für die das Land Berlin ver-
traglich das mit der Einlagerung verbundene
Preisrisiko übernommen hat, ist ein Wertansatz
nach Doppelbuchstabeaa oder nach Doppel-
buchstabe bb nicht zulässig;
überSonderabschreibungen
aa) im Tiefbaubetrieb des Steinkohlen-, Pech-

kohlen-, Braunkohlen- und Erzbergbaues bei
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens
unter Tage und bei bestimmten mitdem Gru-
benbetrieb unter Tage in unmittelbarem
Zusammenhang stehenden, der Förderung,
Seilfahrt, Wasserhaltung und Wetterführung
sowie der Aufbereitung des Minerals dienen-
den Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens über Tage, soweit die Wirtschaftsgüter

für die Errichtung von neuen Förder-
schachtanlagen, auch in Form von
Anschlußschachtanlagen,
für die Errichtung neuer Schächte sowie
die Erweiterung des Grubengebäudes
und den durch Wasserzuflüsse aus still-
liegenden Anlagen bedingten Ausbau der
Wasserhaltung bestehender Schacht-
anlagen,
für Rationalisierungsmaßnahmen in der
Hauptschacht-, Blindschacht-, Strek-
ken- und Abbauförderung, im Strecken-
vortrieb, in der Gewinnung, Versatzwirt-
schaft, Seilfahrt, Wetterführung und
Wasserhaltung sowie in der Aufberei-
tung,
für die Zusammenfassung von mehreren
Förderschachtanlagen zu einer einheitli-
chen Förderschachtanlage
und
für den Wiederaufschluß_ stilliegender
GrubenfelderundFeldesteile,

bb) im Tagebaubetrieb des Braunkohlen- und
Erzbergbaues
bei bestimmten Wirtschaftsgütern des
beweglichen Anlagevermögens (Grubenauf-
schluß, Entwässerungsanlagen,Großgeräte
sowie Einrichtungen des Grubenrettungs-
wesens undderErstenHilfeundimErzberg-
bau auch Aufbereitungsanlagen), die

für die Erschließung neuer Tagebaue,
auch in Form von Anschlußtagebauen, für
Rationalisier£ungsmaßnahmenbei laufen-
den Tagebauen,
beimÜbergangzumTieftagebaufürdie

stätte
und
für die Wiederinbetriebnahmestillgeleg-
ter Tagebaue

von Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach 8 5

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der
Sonderabschreibungen ist, daß die Förderungs-
würdigkeit der bezeichneten Vorhaben von der
obersten Landesbehörde für Wirtschaft imEinver-
nehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft

bescheinigt worden ist. Die Sonderabschrei-
bungen können im Wirtschaftsjahr der Anschaf-
fungoder Herstellungund in den vier folgenden
Wirtschaftsjahren neben den Absetzungen für -
Abnutzung nach 8 7 in Anspruch genommen wer-
den, und zwar

bei beweglichen Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens

bis zu insgesamt50 vomHundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Sie
könnenbereitsfür Anzahlungenauf Anschaf-
fungskosten und fürTeilherstellungskosten zuge-
lassen werden.
Bei den begünstigten Vorhaben im Tagebaube-
trieb des Braunkohlen- und Erzbergbaues kann
außerdem zugelassen werden, daß die aufgewen-
deten Kosten für den Vorabraum bis zu 50 vom
Hundert als sofort abzugsfähige Betriebsaus-
gabenbehandeltwerden;

zung oder Substanzverringerungbei nicht zu
einem Betriebsvermögen gehörenden Wirt-
schaftsgütern,die vor dem21. Juni 1948 ange-
schafft oder hergestellt oder die unentgeltlich
erworben sind. Hierbei kann bestimmt werden,
daß. die Absetzungen für Abnutzung oder Sub-
stanzverringerung nicht nach den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten, sondern nach Hilfswer-
ten (am 21.Juni 1948 maßgebender Einheitswert,
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des
Rechtsvorgängers abzüglich der von ihm vorge-
nommenen Absetzungen, fiktive Anschaffungs-
kosten an einemnoch zu bestimmendenStich-
tag) zu bemessen sind. Zur Vermeidung von Här-
ten kann zugelassen werden, daß an Stelle der
Absetzungenfür Abnutzung,die nach dem am
21. Juni 1948 maßgebendenEinheitswert zu
bemessen sind, der Betrag abgezogen wird, der
für das Wirtschaftsgut in dem Veranlagungszeit-
raum 1947 als Absetzung für Abnutzung geltend
gemachtwerdenkonnte. Für das LandBerlintritt
in den Sätzen 1 bis 3 an die Stelle des 21. Juni
1948 jeweils der 1. April 1949;
über erhöhte Absetzungen bei Herstellungs-
kosten
aa) für Maßnahmen, die für den Anschluß eines

imInlandbelegenenGebäudesaneineFern-
wärmeversorgungeinschließlichder Anbin-
dung an das Heizsystem erforderlich sind,
wenn die Fernwärmeversorgung überwie-
gend aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopp-
lung, zur Verbrennung von Müll oder zur Ver-
wertung von Abwärme gespeist wird,

bb) für den Einbau von Wärmepumpenanlagen,
Solaranlagen und Anlagen zur Wärmerück-
gewinnung in einem im Inland belegenen
Gebäude einschließlich der Anbindung an
das Heizsystem,

zz



r)

cc) für die Errichtung von Windkraftanlagen,
wenn die mit diesen Anlagen erzeugte Ener-
gie überwiegend entweder unmittelbar oder
durch Verrechnung mitElektrizitätsbezügen
des Steuerpflichtigen von einem Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen zur Versor-
gung eines im Inland belegenen Gebäudes
des Steuerpflichtigenverwendetwird, ein-
schließlich der Anbindungan das Versor-
gungssystemdes Gebäudes,
für die Errichtung von Anlagen zur Gewin-
nung von Gas, das aus pflanzlichen oder tie-
rischen Abfallstoffen durch Gärung unter
Sauerstoffabschlußentsteht,wenn dieses
GaszurBeheizungeinesimInlandbelegenen
Gebäudes des Steuerpflichtigen oder zur
Warmwasserbereitung in einem solchen
Gebäude des Steuerpflichtigenverwendet
wird, einschließlich der Anbindung an das
Versorgungssystem des Gebäudes.

dd)

Voraussetzung für die Gewährung der erhöhten
Absetzungenist, daß die Gebäudein den Fällen
von Doppelbuchstabe aa vor dem 1. Juli 1983 fer-
tiggestelltwordensind; die Voraussetzungent-
fällt,wennder Anschluß nicht schon imZusam-
menhang mit der Errichtung des Gebäudes mög-
lich war. Die erhöhten Absetzungen dürfen jähr-
lich 10 vom Hundert der Aufwendungennicht
übersteigen. Die erhöhten Absetzungen dürfen
nicht gewährtwerden,wenn für dieselbe Maß-
nahme eine Investitionszulage in Anspruch
genommenwird.Sind die Aufwendungenfür die
erstmalige Durchführung der Maßnahme
Erhaltungsaufwand und entstehen sie bei Ein-
familienhäusernoder Wohnungen in anderen
Gebäuden, deren Nutzungswert nach 82la
ermittelt wird und bei denen die Voraussetzungen
des Satzes 2 vorliegen, so kann der Abzug dieser
Aufwendungenmit gleichmäßigerVerteilungauf
das Kalenderjahr, in dem die Arbeiten abge-
schlossen worden sind, und die neun folgenden
Kalenderjahre zugelassen werden;

nach denen Steuerpflichtige größere Aufwendun-
gen
aa) für die Erhaltung von nicht zu einem Betriebs-

vermögengehörendenGebäuden,die über-
wiegend Wohnzwecken dienen,
zur Erhaltung eines Gebäudes in einem förm-
lich festgelegten Sanierungsgebiet oder
städtebaulichen Entwicklungsbereich, die für
Maßnahmenim Sinne des 839 e des Bun-
desbaugesetzesunddes $ 43 Abs.3 Satz 2
des Städtebauförderungsgesetzes aufge-
wendetwordensind, \
zur Erhaltungvon Gebäuden,die nach den
jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften
Baudenkmäler sind, soweit die Aufwendun-
gen nach Art und Umfang zur Erhaltung des
Gebäudes als Baudenkmal und zu seiner
sinnvollen Nutzung erforderlich sind,

bb)

cc)

aufzweibis fünfJahre gleichmäßigverteilenkön-

die Denkmaleigenschaft des Gebäudes. und die

Ss—_-
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Voraussetzung, daß die Aufwendungen nach Art
und Umfang zur Erhaltung des Gebäudes als Bau-
denkmal und zu seiner sinnvollen Nutzung erfor-
derlichsind,durcheineBescheinigungder nach
Landesrecht zuständigen oder von der Landes-
regierungbestimmtenStelle nachzuweisen;
nachdenenbeiAnschaffungoderHerstellungvon
abnutzbarenbeweglichenundbeiHerstellungvon
abnutzbaren unbeweglichenWirtschaftsgütern
des Anlagevermögens auf Antrag ein Abzug von
der Einkommensteuer für den Veranlagungszeit-
raumder Anschaffungoder Herstellungbis zur
Höhe von 7,5 vom Hundert der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten dieserWirtschaftsgüter
vorgenommenwerdenkann,wenneine Störung
des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ein-
getretenist oder sich abzeichnet,die einenach-
haltige Verringerung der Umsätze oder der
Beschäftigung zur Folge hatte oder erwarten läßt,
insbesondere bei einem erheblichen Rückgang
der Nachfrage nach Investitionsgütern oder Bau-
leistungen. Bei der Bemessung des von der Ein-
kommensteuerabzugsfähigenBetragsdürfennur
berücksichtigtwerden
aa) die Anschaffungs-oder Herstellungskosten

von beweglichen Wirtschaftsgütern, die
innerhalb eines jeweils festzusetzenden
Zeitraums, der ein Jahr nicht übersteigen darf
(Begünstigungszeitraum),angeschafftoder
hergestellt werden,

bb= die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
von beweglichen Wirtschaftsgütern, die
innerhalb des Begünstigungszeitraums be-
stellt und angezahlt werden oder mit deren
Herstellung innerhalb des Begünstigungs-
zeitraums begonnen wird, wenn sie innerhalb
eines Jahres, bei Schiffen innerhalb zweier
Jahre nach Ablauf des Begünstigungszeit-
raums geliefert oder fertiggestellt werden.
Soweit bewegliche Wirtschaftsgüter im
SinnedesSatzes 1mitAusnahmevonSchif-
fen nach Ablauf eines Jahres, aber vor Ablauf
zweier Jahre nach dem Ende des
Begünstigungszeitraums geliefert oder fer-
tiggestellt werden, dürfen bei Bemessung
des Abzugs von der Einkommensteuer die bis
zumAblaufeinesJahres nachdemEndedes
Begünstigungszeitraums aufgewendeten
Anzahlungen und Teilherstellungskosten
berücksichtigtwerden,
die Herstellungskosten von Gebäuden, bei
denen innerhalb des Begünstigungszeit-
raums der Antrag auf Baugenehmigung
gestellt wird, wenn sie bis zum Ablauf von
zwei Jahren nach dem Ende des Begünsti-
gungszeitraums fertiggestellt werden;

dabei scheiden geringwertige Wirtschaftsgüter im
Sinnedes $ 6 Abs. 2 undWirtschaftsgüter,die in
gebrauchtemZustanderworbenwerden,aus.Von
der Begünstigung können außerdem Wirtschafts-
güterausgeschlossenwerden,fürdie Sonderab-
schreibungen, erhöhte Absetzungen oder die
Investitionszulage nach $ 19 des Berlinförde-
rungsgesetzes inAnspruch genommen werden. In

cc
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c be

den Fällen der Doppelbuchstaben bb und cc kön-
nen bei Bemessung des von der Einkommen-
steuer abzugsfähigen Betrags bereits die im
Begünstigungszeitraum, im Fall des Doppelbuch-
stabens bb Satz 2 auch die bis zum Ablauf eines
Jahres nach dem Ende des Begünstigungszeit-
raums aufgewendeten Anzahlungen und Teilher-
stellungskosten berücksichtigt werden; der
Abzug von der Einkommensteuerkann insoweit
schon für den Veranlagungszeitraum vorgenom-
men werden, in dem die Anzahlungen oder Teil-
herstellungskosten aufgewendet worden sind.
Übersteigt der von der Einkommensteuer abzugs-
fähige Betrag die für den Veranlagungszeitraum
der Anschaffung oder Herstellunggeschuldete
Einkommensteuer, so kann der übersteigende
Betrag von der Einkommensteuer für den darauf-
folgenden Veranlagungszeitraum abgezogen
werden.Entsprechendesgilt,wenn in denFällen
der Doppelbuchstaben bb und cc der Abzug von
der Einkommensteuer bereits für Anzahlungen
oder Teilherstellungskosten geltend gemacht
wird. Der Abzug von der Einkommensteuer darf
jedoch die für den Veranlagungszeitraum der
Anschaffung oder Herstellung und den folgenden
Veranlagungszeitraum insgesamt zu entrich-
tende Einkommensteuer nicht übersteigen. In den
Fällendes DoppelbuchstabensbbSatz 2giltdies
mit der Maßgabe, daß an die Stelle des Veranla-
gungszeitraums der Anschaffung oder Herstel-
lung der Veranlagungszeitraum tritt, in dem zuletzt
Anzahlungen oder Teilherstellungskosten aufge-
wendet worden sind. Werden begünstigte Wirt-
schaftsgüter von Gesellschaften im Sinne des
8 15 Abs. 1 Nr. 2 und 3 angeschafft oder herge-
stellt, so ist der abzugsfähige Betrag nach dem
Verhältnis der Gewinnanteile einschließlich der
Vergütungen aufzuteilen. Die Anschaffungs-
oder Herstellungskosten der Wirtschaftsgüter,
die bei Bemessung des von der Einkommensteuer
abzugsfähigen Betrags berücksichtigt worden
sind,werdendurch den Abzug von der Einkom-
mensteuer nicht gemindert. Rechtsverordnungen
auf Grund dieser Ermächtigung bedürfen der Zu-
stimmung des Bundestages. Die Zustimmung gilt
als erteilt, wenn der Bundestag nicht binnen vier
Wochen nach Eingang der Vorlage der Bundes-
regierung die Zustimmung verweigert hat;
(weggefallen);
über Sonderabschreibungen bei abnutzbaren
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die der
Forschung oder Entwicklung dienen und nach
dem 18. Mai 1983 und vor dem 1. Januar
1990 angeschafft oder hergestellt werden. Vor-
aussetzungfürdieInanspruchnahmederSonder-
abschreibungen ist, daß die beweglichen Wirt-
schaftsgüter ausschließlich und die unbewegli-
chen Wirtschaftsgüterzu mehr als 33'/3 vom
HundertderForschungoderEntwicklungdienen.
Die Sonderabschreibungen können auch für Aus-
bauten und Erweiterungen an bestehenden Ge-

oder im TeileigentumstehendenRäumenzuge-
lassen werden, wenn die ausgebauten oder neu
hergestellten Gebäudeteile zu mehr als 33'/3 vom

HundertderForschungoderEntwicklungdienen.
Die Wirtschaftsgüter dienen der Forschung oder
Entwicklung,wenn sie verwendetwerden
aa) zur Gewinnungvonneuen wissenschaftli-

chen oder technischen Erkenntnissen und
Erfahrungen allgemeiner Art (Grundlagenfor-
schung) oder .

bb) zur Neuentwicklung von Erzeugnissen oder
Herstellungsverfahrenoder

cc) zur Weiterentwicklung von Erzeugnissen
oder Herstellungsverfahren, soweit wesentli-
che ÄnderungendieserErzeugnisseoder
Verfahrenentwickeltwerden.

Die Sonderabschreibungen können im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung und
in den vier folgenden Wirtschaftsjahren neben
den Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 Abs. 1
oder 4 in Anspruch genommen werden, und zwar
aa) beibeweglichen Wirtschaftsgütern des Anla-

gevermögens
bis zu insgesamt 40 vom Hundert,

bb) bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens,
die zu mehrals 66°/3vomHundertder For- .
schung oder Entwicklung dienen,

bis zu insgesamt 15 vom Hundert,
dienichtzumehrals66?/3vomHundert,aber
zu mehrals 33'/3 vomHundertder For-
schungoderEntwicklungdienen,

bis zu insgesamt 10 vom Hundert,
cc) beiAusbautenundErweiterungenan beste-

henden Gebäuden, Gebäudeteilen, Eigen-
tumswohnungen oder im Teileigentum ste-
henden Räumen, wenn die ausgebauten oder
neu hergestellten Gebäudeteile
zu mehr als 66?/s vom Hundert der For-
schung oder Entwicklung dienen,

bis zu insgesamt 15 vom Hundert,
zu nicht mehr als 66?/3 vom Hundert, aber zu
mehrals 33'/3 vomHundertder Forschung
oder Entwicklung dienen,

bis zu insgesamt 10 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Sie
können bereits für Anzahlungen auf Anschaf-
fungskosten und fürTeilherstellungskosten zuge-
lassen werden. Die Sonderabschreibungen sind
nur unter der Bedingung zuzulassen, daß die Wirt-
schaftsgüter und die ausgebauten oder neu her-
gestellten Gebäudeteile mindestens drei Jahre
nach ihrerAnschaffungoder Herstellungin dem
erforderlichen Umfang der Forschung oder Ent-
wicklung in einer inländischen Betriebsstätte des
Steuerpflichtigen dienen;

die in einem inländischen Seeschiffsregister ein-
getragen sind und vor dem 1. Januar 1990 von
Steuerpflichtigen,diedenGewinnnach$ 5 ermit-
teln,angeschafftoderhergestelltwordensind.Im
Fall der Anschaffung eines Handelsschiffes ist
weitere Voraussetzung, daß das Schiff in unge-
brauchtem Zustand vom Hersteller erworben wor-
den ist. Die Sonderabschreibungenkönnen im
Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung



und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren
neben den Absetzungen für Abnutzung nach $ 7
bis zu insgesamt 40 vom Hundert der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten in Anspruch
genommen werden. Sie können bereits für Anzah-
lungen auf Anschaffungskosten und für Teilher-
stellungskosten zugelassen werden. Die Sonder-
abschreibungen sind nur unter der Bedingung
zuzulassen, daß die Handelsschiffe innerhalb
eines Zeitraums von acht Jahren nach ihrer
Anschaffung oder Herstellung nicht veräußert
werden; für Anteile an einem Handelsschiff gilt
dies entsprechend. Die Sätze 1 bis 5 gelten für
Schiffe, die der Seefischerei dienen, entspre-
chend.Für Luftfahrzeuge,die zur gewerbsmäßi-
gen Beförderung von Personen oder Sachen im
internationalen Luftverkehr oder zur Verwendung
zu sonstigen gewerblichen Zwecken im Ausland
bestimmt sind, gelten die Sätze 1 bis 5 mit der.
Maßgabe entsprechend, daß an die Stelle der Ein-
tragung in ein inländisches Seeschiffsregister die
Eintragung in die deutsche Luftfahrzeugrolle, an
die Stelle des Höchstsatzes von 40 vom Hundert
ein Höchstsatzvon 30 vomHundertundbei der
Vorschriftdes Satzes 5 an die Stelle des Zeit-
raums von acht Jahren ein Zeitraum von sechs
Jahren treten;
über erhöhte Absetzungen bei Herstellungsko-
sten für Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen imSinne des 8 39 e des Bundesbau-
gesetzes und für Maßnahmen im Sinne des 843
Abs. 3 Satz 2 des Städtebauförderungsgesetzes,
die für Gebäude in einem förmlich festgelegten
Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwick-
lungsbereich aufgewendet worden sind. Die
erhöhten Absetzungen dürfen jährlich 10 vom
Hundert der Aufwendungen nicht übersteigen;

-x

-y) über erhöhte Absetzungen für Herstellungsko-
sten an Gebäuden,die nach den jeweiligenlan-
desrechtlichen Vorschriften Baudenkmäler sind,
soweit die AufwendungennachArt und Umfang
zur Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal und
zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich sind. Die
Denkmaleigenschaft des Gebäudes und dieVor-
aussetzung, daß die Aufwendungen nach Art und
Umfang zur Erhaltung des Gebäudes als Bau-
denkmalundzu seiner sinnvollenNutzungerfor-
derlich sind, sind durch eine Bescheinigung der
nach Landesrecht zuständigen oder von der
Landesregierung bestimmten Stelle nachzuwei-
sen. Die erhöhten Absetzungen dürfen jährlich

steigen;
3. diein $ 3Nr. 52, 8 4 a Abs. 1 Nr. 1,8 7 Abs. 2,8 10

Abs. 6, 8 19 a Abs. 8, $ 22 Nr. 1 Buchstabe a, $ 26 a
Abs. 3,8 34 c Abs. 7, 8 46 Abs. 5 und 8 50 a Abs. 6
vorgesehenen Rechtsverordnungen zu erlassen.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen, nach
denen die Inanspruchnahme von Sonderabschreibun-
gen und erhöhten Absetzungen sowie die Bemessung
der Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträ-
gen ganz oder teilweise ausgeschlossen werden kön-
nen, wenn eine Störung des gesamtwirtschaftlichen
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Gleichgewichts eingetreten ist oder sich abzeichnet, die
erhebliche Preissteigerungen mitsich gebracht hat oder
erwarten läßt, insbesondere, wenn die Inlandsnachfrage
nach Investitionsgütern oder Bauleistungen das Ange-
bot wesentlich übersteigt. Die Inanspruchnahme von
Sonderabschreibungen und erhöhten Absetzungen
sowie die Bemessung der Absetzung für Abnutzung in
fallenden Jahresbeträgen darf nur ausgeschlossen wer-
den
1. für bewegliche Wirtschaftsgüter, die innerhalb eines
jeweils festzusetzendenZeitraums,der frühestens
mit dem Tage beginnt, an dem die Bundesregierung
ihren Beschluß über die Verordnung bekanntgibt, und
dereinJahr nichtübersteigendarf,angeschafftoder
hergestellt werden. Für beweglicheWirtschaftsgüter,
die vor Beginn dieses Zeitraums bestellt und ange-
zahlt worden sind oder mit deren Herstellungvor
Beginn dieses Zeitraums angefangen worden ist,
darf jedoch die Inanspruchnahme von Sonderab-
schreibungen und erhöhten Absetzungen sowie die
Bemessung der Absetzung für Abnutzung in fallen-
den Jahresbeträgen nicht ausgeschlossen werden;

2. für beweglicheWirtschaftsgüterund für Gebäude,
die in dem in Nummer 1 bezeichnetenZeitraum
bestelltwerdenodermitderenHerstellungindiesem
Zeitraum begonnen wird. Als Beginn derHerstellung
gilt bei Gebäuden der Zeitpunkt, in dem der Antrag
auf Baugenehmigunggestelltwird.

Rechtsverordnungen auf Grund dieser Ermächtigung
bedürfen der Zustimmung des Bundestages und des
Bundesrates. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der
Bundesrat nicht binnen drei Wochen, der Bundestag
nicht binnen vier Wochen nach Eingang der Vorlage der
BundesregierungdieZustimmungverweigerthat.
(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
Vorschriften zu erlassen, nach denen die Einkommen-
steuer einschließlich des Steuerabzugs vom Arbeits-
lohn, des Steuerabzugs vom Kapitalertrag und .des
Steuerabzugsbei beschränktSteuerpflichtigen
1. um höchstens 10 vom Hundert herabgesetzt werden

kann. Der Zeitraum, für den die Herabsetzung gilt,
darf ein Jahr nicht übersteigen; er soll sich mit dem
Kalenderjahr decken. Voraussetzung ist, daß eine
Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
eingetreten ist oder sich abzeichnet, die eine nach-
haltige Verringerung der Umsätze oder der Beschäf-
tigung zur Folge hatte oder erwarten läßt, insbeson-
dere bei einem erheblichen Rückgang der Nachfrage
nach Investitionsgütern und Bauleistungen oder Ver-
brauchsgütern;

2. umhöchstens10vomHunderterhöhtwerdenkann.
DerZeitraum,fürdendieErhöhunggilt,darfeinJahr
nichtübersteigen;er soll sich mitdemKalenderjahr
decken. Voraussetzung ist, daß eine Störung des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts eingetreten
ist odersich abzeichnet,dieerheblichePreissteige-
rungen mit sich gebracht hat oder erwarten läßt, ins-
besondere, wenn die Nachfrage nach Investitions-
gütern und Bauleistungen oder Verbrauchsgütern
das Angebot wesentlich übersteigt.

Rechtsverordnungen auf Grund dieser Ermächtigung
bedürfen der Zustimmung des Bundestages.
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(4) Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt,
1. im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden

der Länder die Vordrucke für
a) den in $ 4 Abs. 5 Nr. 2 vorgesehenenNachweis,
b) die in $ 36 b Abs. 2 vorgesehene Bescheinigung,
c) die Erklärungen zur Einkommensbesteuerung

sowie die in 839 a Abs. 2 und 8 42 Abs. 2 vorge-
sehenen Anträge,

d) die Lohnsteueranmeldung (8 41a Abs.1i), die
Lohnsteuerbescheinigung (8 41b Abs. 1 Satz 3),
den Lohnzettel ($ 41b Abs. 2),

e) die Anmeldungder Kapitalertragsteuer
Abs. t)

unddieMusterdes AntragsaufVergütungvonKör-
perschaftsteuer (8 36 b Abs. 3), der Lohnsteuerkarte
(8 39) und der in 8 45 a Abs. 2 und 3 vorgesehenen
Bescheinigungen zu bestimmen;

2. die für die Anwendung des 8 32 b Abs. 2 Nr. 1 maß-
gebenden Beträge festzusetzen;

($ 45

3. den Wortlaut dieses Gesetzes und der zu diesem
Gesetz erlassenen Rechtsverordnungen in der
jeweilsgeltendenFassungmitneuemDatum,unter
neuer Überschrift und in neuer Paragraphenfolge
bekanntzumachenund dabei Unstimmigkeitenim
Wortlaut zu beseitigen.

851a
Einkommensteuer als Maßstabsteuer

Für Steuern, die nach der veranlagten Einkommen-
steuer oder nach der Lohnsteuer bemessen werden, gilt
als Maßstabsteuerdie festgesetzteEinkommensteuer
oder die Jahreslohnsteuer nach Abzug von 600 Deut-
sche Mark für das erste Kind, 960 DeutscheMark für
das zweite Kind und 1 800 Deutsche Mark für jedes wei-
tereKinddes Steuerpflichtigen(8 32 Abs. 4 bis 7). Bei
Ehegatten, die nach den 88 26, 26 a getrennt zur Ein-
kommensteuer veranlagt werden oder bei denen die
Lohnsteuer nach der Steuerklasse IV erhoben wird, wird
der Abzugsbetrag nach Satz 1 bei jedem Ehegatten je
zur Hälfteberücksichtigt.

852
Anwendungsvorschriften

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist,
soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes
bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum
1983anzuwenden.BeimSteuerabzugvomArbeitslohn
gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß die vorstehende Fas-
sung erstmals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwen-
den ist, der für einen nach dem 31. Dezember 1982
endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf
sonstige Bezüge, die nach dem 31.Dezember 1982
zufließen.

(1a) $3Nr. 14 ist erstmals auf Zuschüsse zu den Auf-
wendungen für die Krankenversicherung anzuwenden,
die für das Jahr 1983 gezahlt werden.

(2) 84 Abs 1 Satz 5 des Einkommensteuergesetzes
1969 in der Fassung der Bekanntmachung vom
12. Dezember 1969 (BGBi. IS. 2265) ist bei Grund und
Boden, der zu einem land- und forstwirtschaftlichen

Betriebsvermögen gehört, letztmals für Wirtschafts-
jahre anzuwenden, die vor dem 1. Juli 1970 enden.
Entsteht durch die Veräußerung oder Entnahme von
Grund und Boden, der zum Anlagevermögen eines land-
und forstwirtschaftlichenBetriebsgehört,ein Gewinn,
so ist diesernichtzu berücksichtigen,wennderGrund
undBodenvordem1.Juli 1970veräußertoderentnom-
men worden ist oder wenn bei einer Veräußerung nach
dem30. Juni 1970dieVeräußerungaufeinemvordem
1.Juli 1970rechtswirksamabgeschlossenenobligato-
rischen Vertrag oder gleichstehenden Rechtsakt
beruht.Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Grund
undBoden,derzu einemder selbständigenArbeitdie-
nenden Vermögen oder der- bei Gewinnermittlung nach
& 4 - zu einem gewerblichen Betriebsvermögen gehört,
mitderMaßgabe,daßandieStelledes30.Juni 1970der
14.August 1971undan die Stelledes 1. Juli 1970der
15. August 1971 tritt.

(3) $ 4 Abs. 3 Satz 4 ist für Grund undBoden des
Anlagevermögens erstmals anzuwenden, soweit der
GrundundBoden
1. zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebsver-

mögengehört,für Wirtschaftsjahre,die nach dem
30. Juni 1970 enden,

2. zu einem gewerblichen Betriebsvermögen oder zu
einem der selbständigen Arbeit dienenden Vermögen
gehört, für Wirtschaftsjahre, die nach dem
31. Dezember 1970 enden.

Absatz 2 Sätze 2 und 3 ist sinngemäß anzuwenden. Für
andere nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens ist $ 4 Abs. 3 Satz 4 erstmals anzuwenden
für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 1970
enden;dies gilt nicht, soweit die Anschaffungs-oder
Herstellungskosten vor dem 1. Januar 1971 als
Betriebsausgabenabgesetztwordensind.

(4) 8 5 Abs. 3 ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzu-
wenden, die nach dem 24. Dezember 1982 enden. In frü-
heren Wirtschaftsjahren gebildete Rückstellungen, die
nach 8 5 Abs. 3 nicht gebildet werden dürfen, sind in der
Bilanz des nach dem 24. Dezember 1982 endenden
Wirtschaftsjahrs gewinnerhöhend aufzulösen.
(5) 86 aAbs.3 letzterSatz ist erstmalsfürdas erste

Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezem-
ber 1981 endet (Übergangsjahr). Bei Anwendung des
86a Abs. 4 Satz 1 ist für die Berechnung des Teilwerts
der Pensionsverpflichtungam Schluß des dem Über-
gangsjahr vorangegangenen Wirtschaftsjahrs ebenfalls

legen.Soweit eine amSchluß des demÜbergangsjahr
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs vorhandene Pen-
sionsrückstellungdenmiteinemRechnungszinsfußvon
6 vomHundert zu berechnenden Teilwert der Pensions-
verpflichtungan diesem Stichtag übersteigt,kann in
Höhe des übersteigenden Betrags am Schluß des Über-
gangsjahrseine den steuerlichenGewinn mindernde
Rücklage gebildet werden. Die sich nach Satz 3 bei
einemBetrieb insgesamtergebendeRücklage ist im
Übergangsjahr und in den folgenden elf Wirtschafts-
jahren jeweils mit mindestens einem Zwölftel gewinn-
erhöhend aufzulösen.

(6) 8 6d ist erstmalsaufWirtschaftsjahreanzuwen-
den, die nach dem 30. September 1982 enden.



(7) 8 7 Abs. 2 Satz 2 ist erstmals bei beweglichen
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens anzuwenden,
die nach dem 29. Juli 1981 angeschafft oder hergestellt
worden sind. Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens, die nach dem 31. August 1977 und
vor dem 30. Juli 1981 angeschafft oder hergestellt wor-
den sind, ist $ 7 Abs. 2 Satz 2 des Einkommensteuer-
gesetzes 1981 in der Fassung der Bekanntmachung
vom 6. Dezember 1981 (BGBl. | S. 1249, 1560) weiter
anzuwenden. Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens, die vor dem 1. September 1977
angeschafft. oder hergestellt worden sind, sind & 7
Abs. 2 Satz 2 und 8 52 Abs. 8 und 9 des Einkommen-
steuergesetzes 1975 in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 5. September 1974 (BGBi.1 S. 2165) weiter
anzuwenden.

(8) 87 Abs. 5 isterstmals bei Gebäuden anzuwenden,
bei denen der Antrag auf Baugenehmigung nach dem
29. Juli 1981 gesteilt worden ist oder die auf Grund
eines nach: dem 29. Juli 1981 rechtswirksam abge-
schlossenen obligatorischen Vertrags oder gleichste-
henden Rechtsakts angeschafft worden sind. Ist der
Antrag auf Baugenehmigung vor dem 30. Juli 1981
gestellt worden, ist $ 7 Abs. 5 anzuwenden, wenn mit
den Bauarbeiten nach dem 29. Juli 1981 begonnen wor-
den ist. Bei Gebäuden, die nach dem 31. Dezember
1978 hergestellt worden sind, ist, vorbehaltlich der
Sätze 1 und 2,8 7 Abs. 5 des Einkommensteuergeset-

. zes 1981 weiter anzuwenden, bei nicht im Inland beie-
genen Gebäuden jedoch nur, wenn sie vor dem
1. Januar 1983 hergestellt worden sind. Bei Gebäuden,
die vor dem 1. Januar 1979 und nach dem 31. August
1977 hergestellt worden sind, ist $ 7 Abs. 5 des Einkom-
mensteuergesetzes 1977 in der Fassung der Bekannt-
machung vom 5. Dezember 1977 (BGBl. IS. 2365), bei
Gebäuden, die vor dem 1. September 1977 hergestellt
worden sind, ist $ 7 Abs. 5 des Einkommensteuergeset-
zes 1975 weiter anzuwenden.

(9) 8 7 aist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 1974 angeschafft oder
hergestellt worden sind, sowie bei nachträglichen Her-
stellungsarbeiten, die nach dem 31. Dezember 1974
abgeschlossen worden sind. $ 7 a Abs. 6 des Einkom-
mensteuergesetzes1979 inderFassungderBekannt-
machung vom 21. Juni 1979 (BGBl. I S. 721) ist letzt-
mals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das dem
Wirtschaftsjahr vorangeht, für das $ 15 a erstmals an-
zuwenden ist. :
(10) 8 7b ist erstmals bei Einfamilienhäusern, Zwei-

familienhäusern oder Eigentumswohnungen anzuwen-
den, bei denen der Antrag auf Baugenehmigung nach
dem 29. Juli 1981 gestellt worden ist oder die auf Grund
eines nach dem 29. Juli 1981 rechtswirksam abge-
schlossenen obligatorischen Vertrags oder gleich-
stehenden Rechtsakts angeschafft worden sind. Ist der
Antrag auf Baugenehmigung vor dem 30. Juli 1981
gestellt worden, ist $ 7b anzuwenden, wenn mit den
Bauarbeiten nach dem 29. Juli 1981 begonnen worden
ist. Bei Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern oder
Eigentumswohnungen, bei denen der Antrag auf Bauge-
nehmigung vor dem 30. Juli 1981 gestellt und bei denen
mitden Bauarbeitenvor dem30. Juli 1981 begonnen
worden ist oder die auf Grund eines vor dem 30. Juli
1981 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen
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Vertrags oder gleichstehenden Rechtsakts angeschafft
wordensind, ist$ 7 binden bisherigen Fassungen wei-
teranzuwenden.DieSätze 1bis3 geltenentsprechend
beiAusbautenundErweiterungenaneinemEinfamilien-
haus, Zweifamilienhaus oder an einer Eigentumswoh-
nung.
(11) 8 7d ist erstmals anzuwenden

1. beiWirtschaftsgütern,dienach dem31. Dezember
1980 angeschafft oder hergestellt worden sind,

2. bei nachträglichenAnschaffungskosten,die nach
dem31.Dezember1980entstandensind,sowie bei
nachträglichenHerstellungsarbeiten,die nach dem
31. Dezember1980abgeschlossenwordensind,

3. bei nach dem 31. Dezember .1980 aufgewendeten
Anzahlungen auf Anschaffungskosten sowie bei
nachgem31.Dezember1980entstandenenTeilher-
stellungskosten und

4. beiRechtenaufMitbenutzungvonWirtschaftsgütern
im Sinne des $ 7 d Abs. 7, die nach dem 31. Dezem-
ber 1980 erworben worden sind.

Bei vordem1.Januar 1981angeschafftenoderherge-
stellten Wirtschaftsgütern, entstandenen nachträgli-
chen Anschaffungskosten, abgeschlossenen nachträg-
lichen Herstellungsarbeiten oder erworbenen Rechten
auf Mitbenutzung von Wirtschaftsgütern ist 8 7 din der
Fassung des Einkommensteuergesetzes 1979 weiter
anzuwenden; dasselbe gilt bei vor dem 1. Januar 1981
aufgewendeten Anzahlungen auf Anschaffungskosten
sowie bei vor dem 1.Januar 1981 entstandenen Teilher-
stellungskosten.
(12) $ 7f ist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzu-

wenden, die nach dem 31. Dezember 1976 angeschafft
oder hergestellt worden sind.
(12a) 8 7g ist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzu-

wenden, die nach dem 18. Mai 1983 angeschafft oder
hergestellt worden sind.

(13) 8 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 3 ist erstmals auf Beiträge
an Bausparkassen anzuwenden, die auf Grund vonnach
dem 8. März 1960 abgeschlossenen Verträgen gelei-
stet werden.
(14) 8 10 Abs. 3 Nr. 1 letzter Satz Buchstabeb ist

letztmals für den Veranlagungszeitraum 1985 anzu-
wenden.

(15) $ 10 Abs. 6 Nr. 1 gilt entsprechend bei Versiche-
rungen auf den Erlebens- oder Tödesfall gegen Einmal-
beitrag,wenn dieser nach $ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b
des Einkommensteuergesetzes in den Fassungen, die
vordeminAbsatz 1 Satz 1 bezeichnetenZeitraumgel-
ten, als Sonderausgabe abgezogen worden ist.

(16) $ 10 Abs. 6 Nr. 2 gilt entsprechend bei Bauspar-
verträgen, wenn die Beiträge nach $ 10 Abs. 1 Nr.3 des
Einkommensteuergesetzesin den Fassungen,die vor
dem in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Zeitraum gelten,
als Sonderausgaben abgezogen worden sind. $ 10
Abs. 6Nr. 2 Buchstabeegilt für Steuerpflichtige, die den
Geltungsbereich dieses Gesetzes nach dem
30. September1983verlassenhaben.
(17) Auf Vermögensteuer, die für Kalenderjahre vor

dem 1. Januar 1975 festgesetzt worden ist, ist $ 10
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Abs. 1 Nr. 5 des Einkommensteuergesetzes in der vor
dem 1. Januar 1975 geltenden Fassung anzuwenden.

(17a) S 10bist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 1984 anzuwenden.
(18) 8 10 c Abs. 4 ist letztmals für den Veranlagungs-

zeitraum 1985 anzuwenden.
(19) $ 10d ist auf nicht ausgeglichene Verluste des

Veranlagungszeitraums 1982 mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß jeweils an die Stelle des Betrags von 10
Millionen Deutsche Mark ein Betrag von 5 Millionen
Deutsche Mark tritt.

(20) Für die erstmalige Anwendung des 8 13 Abs. 5
unddes $ 18Abs. 5 giltAbsatz 21 sinngemäß.
(20a) 8 14 a Abs. 1 ist erstmals auf Veräußerungen

anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1983 vorge-
nommen werden.
(20b) $ 15 Abs. 3 Satz 2 ist erstmals für den Veran-

lagungszeitraum1982anzuwenden.
(21) 8 15 a ist erstmals auf Verluste anzuwenden, die

indemnachdem31.Dezember1979beginnendenWirt-
schaftsjahr entstehen. Dies gilt nicht

1. für Verluste, die in einem vor dem 1. Januar 1980
eröffneten Betrieb entstehen; Sonderabschreibun-
gen nach 882f der Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnungkönnennurindemUmfangberück-
sichtigt werden, in dem sie nach 8 82f Abs. 5 und
Abs. 7 Satz 1 der Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 5. Dezember 1977 (BGBl. 1S. 2443) zur Entste-
hung oder Erhöhung von Verlusten führen durften.
Wird mit der Erweiterung oder Umstellung eines
Betriebs nach dem 31. Dezember 1979 begonnen, so
ist 8 15 a auf Verluste anzuwenden, soweit sie mit
der Erweiterung oder Umstellung oder mitdemerwei-
terten oder umgestellten Teil des Betriebs wirt-
schaftlich zusammenhängen und in nach dem
31. Dezember 1979 beginnenden Wirtschaftsjahren
entstehen,

2. für Verluste, die im Zusammenhang mit der Errich-
tungunddemBetriebeinerin Berlin(West) belege-
nen Betriebsstätte des Hotel- oder Gaststättenge-

entstehen,
3. für Verluste,die im .Zusammenhangmitder Errich-

tung und der Verwaltung von Gebäuden entstehen,
die mitöffentlichenMittelnimSinne des $ 6 Abs. 1
odernach8 88 desZweitenWohnungsbaugesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli
1980 (BGBl. 1S. 1085), im Saarland mit öffentlichen
MittelnimSinnedes $ 4 Abs. 1odernach8 51a des
Wohnungsbaugesetzes für das Saarland in der Fas-
sung der Bekanntmachungvom 10. Juni 1980
(Amtsblattdes SaarlandesS. 802), gefördertsind,

4. fürVerluste,soweitsie
a) durchSonderabschreibungennach8 82 fder Ein-

kommensteuer-Durchführungsverordnung,
b) durch Absetzungenfür Abnutzung in fallenden

Jahresbeträgen nach 8 7 Abs. 2 von den Herstel-
lungskosten oder von den Anschaffungskosten

von in ungebrauchtemZustand vom Hersteller
erworbenen Seeschiffen, die in einem in-
ländischen Seeschiffsregister eingetragen sind,

entstehen;indenFällendes Buchstabena giltNum-
mer 1 Satz 1 Halbsatz 2 entsprechend.

$ 15a isterstmalsanzuwenden
1. in den Fällen des Satzes 2Nr. 1 und 2 auf Verluste,

die in nach dem 31. Dezember 1984 beginnenden
Wirtschaftsjahren entstehen;in den Fällen der Num-
mer1 trittan die Stelle des 31.Dezember1984der
31. Dezember 1989, soweit die Gesellschaft aus
demBetriebvon in eineminländischenSeeschiffs-
register eingetragenen Handelsschiffen Verluste
erzielt und diese Verluste gesondertermittelt,und
der 31. Dezember 1979, wenn der Betrieb nach dem
10. Oktober 1979 eröffnet worden ist,

2. in den Fällen des Satzes 2 Nr. 3 und 4 auf Verluste,
die in nach dem 31. Dezember 1989 beginnenden
Wirtschaftsjahren entstehen.

Scheidetein Kommanditistoder ein andererMitunter-
nehmer, dessen Haftung der eines Kommanditisten ver-
gleichbarist und dessen Kapitalkontoin der Steuer-
bilanz der Gesellschaft auf Grund von ausgleichs- oder
abzugsfähigen Verlusten negativ geworden ist, aus der
Gesellschaft aus oder wird in einem solchen Fall die Ge-
sellschaftaufgelöst,so giltderBetrag,denderMitunter-
nehmer nicht ausgleichen muß, als Veräußerungsge-
winn im Sinne des 8 16. In Höhe der nach Satz 4 als
Gewinn zuzurechnenden Beträge sind bei den anderen
MitunternehmernunterBerücksichtigungderfürdieZu-
rechnung von Verlusten geltenden Grundsätze Verlust-
anteile anzusetzen. Bei der Anwendung des $ 15a
Abs. 3 sind nur Verluste zu berücksichtigen,auf die
8 15a Abs. 1 anzuwenden ist.

(21a) 8 16 Abs. 4 ist erstmals auf Veräußerungen

nommen werden.

(21b) $ 19a ist erstmals bei Vermögensbeteiligun-

31. Dezember 1983 erhalten hat.

(22) $ 20 Abs. 1 Nr. 6 ist erstmals für nach dem
31. Dezember 1974 zugeflossene Zinsen aus Ver-
sicherungsverträgen anzuwenden, die nach dem
31. Dezember1973abgeschlossenwordensind.

(23) 8 22Nr. 4 findet erstmals auf Leistungen Anwen-
dung, die auf Grund des Abgeordnetengesetzes oder
des Europaabgeordnetengesetzesgezahltwerden.Für
die Leistungen auf Grund der entsprechenden Gesetze
der Länderwird der Zeitpunktder Anwendungdurch
Landesgesetze bestimmt.

(24) 8 33 a Abs. 1 und $ 41 Abs. 1 Nr. 5 sowie Abs. 2
Satz 1desEinkommensteuergesetzes1953inderFas-
sung der Bekanntmachungvom 15. September1953
(BGBI. I S. 1355) gelten auch weiterhin mit derMaß-
gabe,daß -
1. die Vorschriften bei einemSteuerpflichtigen jeweils

nur für das Kalenderjahr, in dembei ihm die Voraus-
setzungen für die Gewährung eines Freibetrags ein-
getreten sind, und für die beiden folgenden Kalender-
jahre anzuwenden sind und



2. der Freibetrag
a) bei Steuerpflichtigen, bei denen 8 32a Abs. 5

oder 6 anzuwenden ist,
720 Deutsche Mark,

b) bei Steuerpflichtigen, die Kinder haben,
840 Deutsche Mark zuzüglich je 60 Deutsche
Mark für das dritte und jedes weitere Kind und

c) bei anderen Steuerpflichtigen
540 Deutsche Mark

beträgt.
Für ein Kalenderjahr, für das der Steuerpflichtige eine
Steuerermäßigung nach $ 33 für Aufwendungen zur
Wiederbeschaffung von Hausrat und Kleidung bean-
tragt, wird ein Freibetrag nicht gewährt.

(25) $ 33 a Abs. 2 Satz 1 ist erstmalsfürdenVeran-
lagungszeitraum 1984 und $ 33a Abs. 2 Satz 2 bis 7
erstmals für den Veranlagungszeitraum 1982 anzuwen-
den. Für den Veranlagungszeitraum 1983 ist 8 33a
Abs.2 Satz 1des Einkommensteuergesetzes1981an-
zuwenden.
(26) $ 34 fist erstmals bei Einfamilienhäusern, Zwei-

familienhäusern oder Eigentumswohnungen anzuwen-
den, bei denen der Antrag auf Baugenehmigung nach
dem 29. Juli 1981 gestellt worden ist oder die auf Grund
eines nach dem 29. Juli 1981 rechtswirksam abge-
schlossenen Vertrags oder gleichstehenden Rechts-
akts angeschafftwordensind. Ist der Antragauf Bau-
genehmigung vor dem 30. Juli 1981 gestellt worden, ist
$ 34f anzuwenden,wenn mit den Bauarbeitennach
dem 29. Juli 1981 begonnen worden ist. Die Sätze 1
und 2 gelten entsprechend bei Ausbauten oder Erweite-
rungen an einem Einfamilienhaus oder Zweifamilien-
hausoderan einerEigentumswohnung.
(26a) $ 34g ist erstmals für den Veranlagungszeit-

raum 1984 anzuwenden.
(26b) $ 37 Abs. 3 Satz 5 bis 8 ist erstmals auf den

Vorauszahlungszeitraum anzuwenden, der nach dem
31. Dezember 1983 beginnt.
(26c) 8 39 a Abs. 1 Nr. 6 ist erstmals bei der Eintra-

gung von Freibeträgen für das Kalenderjahr 1984 anzu-
wenden.
(27) 8 43 Abs. 1 Nr. 4, 8 43a Abs. 1 Nr. 1 und8 49

Abs. 1Nr.5 sinderstmalsaufnachdem31. Dezember
1974 zugeflossene Zinsen aus Versicherungsverträgen
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1973 abge-
schlossenwordensind.
(28) 850 cist erstmals fürden Veranlagungszeitraum

1980 anzuwenden. Die Anwendung setzt voraus, daß
der anrechnungsberechtigte Steuerpflichtige den Anteil
in einemnach dem31. Dezember1976 abgelaufenen

. Wirtschaftsjahr der Kapitalgesellschaft erworben hat.
Hat der Steuerpflichtige den Anteil in einem vor dem
1.Januar 1980 abgelaufenen Wirtschaftsjahr erworben,
istSatz1nuranzuwenden,wennzusätzlichdieVoraus-
setzungendes$ 39desKörperschaftsteuergesetzesin
der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung erfüllt
sind.

(29) 8 55 ist erstmals anzuwenden
1. bei der Gewinnermittlung nach $ 4 Abs. 1 fürWirt-

schaftsjahre, die nach dem 30. Juni 1970 enden,

2. bei derGewinnermittlungnach 8 4 Abs. 3 auf Ver-
äußerungen oder Entnahmen
a) nach dem 30. Juni 1970, wenn der Grund und

Boden zum Anlagevermögen eines land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsvermögens,

b) nach dem 14. August 1971, wenn der Grund und
BodenzumAnlagevermögeneines gewerblichen
Betriebsvermögens oder eines der selbständigen
Arbeit dienenden Vermögens

gehörte, es sei denn, die Veräußerung beruht auf
einem vor dem jeweiligen Stichtag rechtswirksam
abgeschlossenen obligatorischen Vertrag oder
gleichstehenden Rechtsakt.

852a
(weggefallen)

8 53
Schlußvorschriften

(Sondervorschriften zu einkommensteuerrechtlichen
Entlastungen für ein Kind, das bei dem anderen

Elternteil zu berücksichtigen ist)
(1) 8 10 Abs. 3 Nr. 1 letzter Satz, 8 10 c Abs. 4, 8 33

Abs. 3, $ 33 b Abs. 5 Satz 2 sind bei Steuerfestsetzun-

Abs.2Satz3sowieSatz6inVerbindungmitSatz3bei
Steuerfestsetzungen für die Kalenderjahre 1977 und
1978 anzuwenden, soweit sich diese Vorschriften
jeweils zugunsten des Steuerpflichtigen auswirken. Am
3. Dezember 1978 noch nicht bestandskräftige oder
unterdemVorbehaltderNachprüfungstehendeSteuer-
festsetzungensindaufAntragentsprechendzuändern.
Nach dem 8. Juni 1977 bestandskräftig gewordene
SteuerbescheidesindentsprechendSatz 1zu ändern,
wenn der Steuerpflichtigeinnerhalb einer Frist von
sechs Monaten nach Verkündung des Steuerände-
rungsgesetzes1979vom30.November1978 (BGBl.I
S. 1849) beimFinanzamtschriftlichoder durchErklä-
rung zur Niederschriftdie Anwendungder in Satz 1
bezeichneten Vorschriften beantragt.

(2) 8 33a Abs. 2 ist bei Steuerfestsetzungen für die
Kalenderjahre1975und1976inderfolgendenFassung

des Steuerpflichtigen auswirkt:

Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendungen für
die auswärtige Unterbringung eines in der Berufsausbil-
dung befindlichen Kindes, für das er Anspruch auf Kin-
dergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz oder auf
andere Leistungen für Kinder ($ 8 Abs. 1 Bundeskinder-
geldgesetz)hat,sowirdaufAntrageinBetragvon1200
Deutsche Mark im Kalenderjahr vom Gesamtbetrag der
Einkünfteabgezogen.Ehegatten,beidenendieVoraus-
setzungen des $ 26 Abs. 1 Satz 1 vorliegen, erhalten für
dasselbe Kind den Betrag von 1 200 Deutsche Mark nur
einmal. Werden die Aufwendungen in Fällen, in denen
bei dem unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen
Elternpaar die Voraussetzungen des 8 26 Abs. 1 Satz 1
nicht vorliegen, auch von dem anderen Elternteil getra-
gen, so wird bei jedem Elternteil ein Betrag von 600
DeutscheMark imKalenderjahrabgezogen.Hat nach-
weislich der andere Elternteil allein die Aufwendungen
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getragen, so wird bei ihm der Betrag von 1 200 Deut-
sche Mark abgezogen. Die Sätze 3 und 4 sind auf die
Fälle entsprechend anzuwenden, in denen für ein Kind
ein andererSteuerpflichtigerals ein gegenüberdem
Kind unterhaltspflichtiger Elternteil Anspruch auf Kin-
dergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz oder auf
andere Leistungen für Kinder (8 8 Abs. 1 Bundeskinder-
geldgesetz)hat.
Absatz i Sätze 2 und 3 gilt entsprechend.

853a
Schlußvorschrift

(Sondervorschrift zum Abzug
von Aufwendungenfür Dienstleistungen

zur Beaufsichtigung oder Betreuung eines Kindes)

(1) 8 33 a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuer-
gesetzes 1981 in der Fassung der Bekanntmachung
vom6.Dezember1981(BGBl.1S.1249)istbeiSteuer-
festsetzungen für die Veranlagungszeiträume 1980 bis
1982inderfolgendenFassung anzuwenden,wennam
24. Dezember 1982 die betreffende Steuerfestsetzung
nochnichtbestandskräftigistoderunterdemVorbehalt
der Nachprüfung steht:
Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendungen für
Dienstleistungen zur Beaufsichtigung oder Betreuung
eines Kindes im Sinne des $ 32 Abs. 4, wird auf Antrag
die Einkommensteuer dadurch ermäßigt, daß die Auf-
wendungen, höchstens jedoch ein Betrag von 1 200
Deutsche Mark imKalenderjahr für jedes Kind, das das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, vom Gesamt-
betrag der Einkünfte abgezogen werden.

(2) Nach dem 3. November1982 bestandskräftig
gewordene Steuerbescheide sind auf Antrag enstspre-
chendAbsatz 1zu ändern,soweitsich dievorstehende
Fassung zugunsten des Steuerpflichtigen auswirkt; der
Antragist beimFinanzamtschriftlichoderdurchErklä-
rung zur Niederschrift zu stellen.

854
Schlußvorschriften

(Sondervorschriften für Wohngebäude,
bei denender Antrag auf Baugenehmigung

nach dem 9. Oktober 1962
undvor dem 1. Januar 1965 gestelltworden ist)
(1) Bei Eigenheimen, Eigensiediungen und eigenge-

nutzten Eigentumswohnungen, bei denen der Antrag auf
Baugenehmigung nach dem 9. Oktober 1962 und vor
dem1.Januar 1965gestelltwordenist unddiezumehr
als 662/3 vom Hundert Wohnzwecken dienen, können
abweichendvon $ 7 im Jahr der Fertigstellungund in
dem darauffolgenden Jahr auf Antrag jeweils bis zu 7,5
vomHundert der Herstellungskosten abgesetzt werden.
Ferner können in den darauffolgenden acht Jahren an
Stelle der nach $ 7 zu bemessenden Absetzung für
Abnutzung jeweils bis zu 4 vom Hundert der Herstel-
lungskosten abgesetzt werden. Nach Ablauf dieser acht
Jahre sind als Absetzung für Abnutzung bis zur vollen
Absetzung jährlich 2,5 vom Hundert des Restwerts
abzuziehen;$7 Abs.4 Satz2 gilt entsprechend.Die
Sätze 1 bis 3 sind aufdenTeil derHerstellungskosten,
der120000DeutscheMarkübersteigt,nichtanzuwen-
den.

(2) Bei Kaufeigenheimen, Trägerkleinsiediungen und
Kaufeigentumswohnungen sind die Vorschriften des
Absatzes 1 mit der Maßgabe entsprechend anzuwen-
den, daß die erhöhtenAbsetzungenbis zur Höhe von
7,5vomHundertderHerstellungskostenvomBauherrn,
im übrigen vom Ersterwerber in Anspruch genommen
werden können. Für den Ersterwerbertreten an die
Stelle der Herstellungskosten die Anschaffungskosten
undandieStelledes Jahres derFertigstellungdas Jahr
des Ersterwerbs.

(3) Bei Gebäuden und Eigentumswohnungen im
Sinne des Absatzes 1 kannder Bauherrinnerhalbder
ersten drei Jahre nicht ausgenutzte erhöhte Absetzun-
gen bis zum Ende des vierten Jahres nachholen. Dabei
können nachträgliche Herstellungskosten vom Jahr
ihrer Entstehung an bei der Bemessung der erhöhten
Absetzungenso berücksichtigtwerden,als wären sie
bereits im Jahr der Fertigstellung entstanden. Im Jahr
der Fertigstellungund den beiden folgendenJahren
müssen jedoch mindestens die Absetzungen für Abnut-
zungnach$ 7 vorgenommenwerden.DieSätze 1 bis 3
gelten für den Ersterwerber imSinne des Absatzes 2 mit
der Maßgabeentsprechend,daß dieser auch die vom
Bauherrn nicht ausgenutzten erhöhten Absetzungen
nachholen kann.. \

(4) FürdieAnwendungderAbsätze1und2 sindzum
Gebäude gehörende Garagen ohne Rücksicht auf ihre
tatsächliche Nutzung als Wohnzwecken dienend zu
behandeln,soweitin ihnennichtmehralseinPersonen-
kraftwagen für jede in dem Gebäude befindliche Woh-
nung untergestellt werden kann. Räume für die Unter-
stellung weiterer Kraftwagen sind stets als nicht Wohn-
zweckendienendzu behandeln.
(5) DieVorschriftenderAbsätze1bis4 geltennurfür

Gebäude und Eigentumswohnungen, die im Bundesge-
biet ausschließlich Berlin (West) errichtet worden sind.
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Schlußvorschriften

(Sondervorschriftenfür die Gewinnermittlungnach
& 4 oder nach Durchschnittssätzen bei vor dem
1. Juli 1970 angeschafftemGrund und Boden)
(1) Bei Steuerpflichtigen, deren Gewinn für das Wirt-

schaftsjahr, in das der 30. Juni 1970 fällt, nicht nach 85
zu ermitteln ist, gilt bei Grund und Boden, der mit Ablauf
des 30. Juni 1970 zu ihremAnlagevermögen gehört hat,
als Anschaffungs- oder Herstellungskosten ($ 4 Abs. 3
Satz 4 und$ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1) dasZweifachedes
nach den Absätzen 2 bis 4 zu ermittelnden Ausgangs-
betrags.

(2)Bei derErmittlungdes Ausgangsbetragsdes zum
land- und forstwirtschaftlichen Vermögen($ 33 Abs. 1
Satz 1 Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machungvom10.Dezember1965- BGBl. IS. 1861-,
zuletzt geändert durch das Bewertungsänderungsge-
setz1971vom27.Juli 1971-BGBl.1S. 1157)gehören-
den Grund und Bodens ist seine Zuordnung zu den Nut-
zungen und Wirtschaftsgütern($ 34 Abs. 2 Bewer-
tungsgesetz)am 1. Juli 1970 maßgebend;dabei sind
dieHof- undGebäudeflächensowie dieHausgärtenim
Sinnedes$40Abs.3desBöwertungsgesetzesnichtin



die einzelne Nutzung einzubeziehen. Es sind anzu-
setzen: ‘
1. Bei Flächen, die nach dem Bodenschätzungsgesetz

in der imBundesgesetzblatt Teil Ill,Gliederungsnum-
mer 610-8, veröffentlichten bereinigten Fassung,
zuletzt geändert durch Artikel 95 Nr. 4 des Einfüh-
rungsgesetzes zur Abgabenordnung vom
14. Dezember 1976 (BGBl. IS. 3341), zu schätzen
sind, für jedes katastermäßig abgegrenzte Flurstück
der Betrag in Deutscher Mark, der sich ergibt, wenn
die für das Flurstück am 1. Juli 1970 im amtlichen
Verzeichnis nach 8 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung
(Liegenschaftskataster) ausgewiesene Ertragsmeß-
zahl vervierfacht wird. Abweichend von Satz 1 sind
für Flächen der Nutzungsteile
a) Hopfen, Spargel, Gemüsebau und Obstbau

4,00 Deutsche Mark je Quadratmeter,
b) Blumen- und Zierpflanzenbau

sowie Baumschulen
5,00 Deutsche Mark je Quadratmeter

anzusetzen, wenn der Steuerpflichtige dem Finanz-
amt gegenüber bis zum 30. Juni 1972 eineErklärung
über die Größe, Lage und Nutzung der betreffenden
Flächenabgibt,

2. für Flächen der forstwirtschaftlichen Nutzung je
Quadratmeter 1,00 Deutsche Mark,

3. für Flächen der weinbaulichen Nutzung der Betrag,
der sich unter Berücksichtigung der maßgebenden
Lagenvergleichszahl (Vergleichszahl der einzelnen
Weinbaulage, $ 39 Abs. 1 Satz 3 und 8 57 Bewer-
tungsgesetz), die für ausbauende Betriebsweise mit
Faßweinerzeugung anzusetzen ist, aus der nachste-
hendenTabelleergibt:.

Ausgangsbetrag
Lagenvergleichszahl jeQuadratmeter

in DM

bis 20 2,50
21 bis 30 3,50
31 bis 40 5,00
41 bis 50 7,00
51 bis 60 8,00
6i bis 70 9,00
71 bis 100 10,00
über 100 12,50

4. für Flächen der sonstigen land- und forstwirtschaft-
lichen Nutzung, auf die Nummer 1 keine Anwendung
findet,je Quadratmeter1,00DeutscheMark,

5. für Hofflächen, Gebäudeflächen und Hausgärten im
Sinne des $ 40 Abs. 3 des Bewertungsgesetzesje
Quadratmeter5,00DeutscheMark,

6. für Flächen des Geringstlandes je Quadratmeter
0,25 Deutsche Mark,

7. für Flächen des Abbaulandes je Quadratmeter 0,50
DeutscheMark,
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8. für Flächen des Unlandes je Quadratmeter 0,10
Deutsche Mark. :
(3) Lag am 1. Juli 1970 kein Liegenschaftskataster

vor,indemErtragsmeßzahlenausgewiesensind,so ist
der Ausgangsbetrag in sinngemäßer Anwendung des
Absatzes 2 Nr. 1 Satz 1 auf der Grundlage der durch-
schnittlichen Ertragsmeßzahl der landwirtschaftlichen
Nutzung eines Betriebs zu ermitteln, die die Grundlage
für die Hauptfeststellungdes Einheitswertsauf den
1.Januar 1964bildet.Absatz2Nr. 1Satz 2 bleibtunbe-
rührt.

(4) Bei nicht zum land- und forstwirtschaftlichen Ver-
mögen gehörenden Grund und Boden ist als Ausgangs-
betraganzusetzen:
1. Für unbebaute Grundstücke der auf den 1. Januar

1964 festgestellte Einheitswert. Wird auf den
1. Januar 1964 kein Einheitswert festgestellt oder
hat sich der Bestand des Grundstücks nach dem
1. Januar 1964 und vor dem 1.Juli 1970 verändert, so
ist der Wert maßgebend, der sich ergeben würde,
wenn das Grundstück nach seinem Bestand vom
1. Juli 1970 und nach den Wertverhältnissen vom
1. Januar 1964 zu bewertenwäre;

2. für bebaute Grundstücke der Wert, der sich nach
Nummer 1 ergeben würde, wenn das Grundstück
unbebaut wäre.

(5) Weist der Steuerpflichtige nach, daß der Teilwert
fürGrundundBodenimSinnedesAbsatzes1am1.Juli
1970 höher ist als das Zweifache des Ausgangs-
betrags, so ist auf Antrag des Steuerpflichtigen der Teil-
wert als Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzu-
setzen.DerAntragist bis zum31. Dezember1975bei
dem Finanzamt zu stellen, das für die Ermittlung des
Gewinnsaus demBetriebzuständigist.DerTeilwertist
gesondert festzustellen. Vor dem 1. Januar 1974
braucht diese Feststellung nur zu erfolgen, wenn ein
berechtigtesInteressedes Steuerpflichtigengegeben
ist. Die Vorschriften der Abgabenordnung und der
Finanzgerichtsordnung über die gesonderte Feststel-
lung von Besteuerungsgrundiagen gelten entspre-
chend.
(6) Verluste, die bei der Veräußerung oder Entnahme

von Grund und Boden im Sinne des Absatzes 1 entste-
hen, dürfen bei der Ermittlung des Gewinns in Höhe des
Betragsnichtberücksichtigtwerden,umdenderVeräu-
Berungspreis oder der an dessen Stelle tretende Wert
nachAbzugderVeräußerungskostenunterdemZwei-
fachen des Ausgangsbetrags liegt. Entsprechendes gilt
bei Anwendung des $ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2.
(7) Grund und Boden, der nach $ 4 Abs. 1 Satz 5 des

Einkommensteuergesetzes1969nichtanzusetzenwar,
ist wie eine Einlage zu behandeln; er ist dabei mit dem
nachAbsatz 1 oder 5 maßgebendenWertanzusetzen.

8 56
(weggefallen)
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Anlagen 1 und 2
(zu 8 32a Abs. 4 und 5)

Einkommensteuer-Grundtabelle und
Einkommensteuer-Splittingtabelle

(abgedrucktimBGBl. 1980Teil | S. 1388ff.)

Anlage 3
(zu 8 Ad Abs. 1)

Tabelle für die Errechnung des Deckungskapitals
für lebenslänglich laufende Leistungen

von Unterstützungskassen

Die Jahresbeträgeder laufenden
Leistungensindzu vervielfachen

Erreichtes Alter bei Leistungen
des Leistungsempfängers

(Jahre) an männliche| an weiblicheLeistungs- Leistungs-
empfänger mit| empfänger mit

1 2 3

bis 26 11 17
27 bis 29 12 17
30 13 17
3ibis 35 13 16
36bis 39 14 16
40bis 46 14 15
47 und: 48 14 14
49bis 52 13 14
53bis 56 13 13
57 und 58 13 12
59 und 60 12 12
61 bis 63 12 11
64 11 11
65 bis 67 11 10
68bis 71 10 9
72bis 74 9 8
75bis 77 8 7
78 8 6
79bis 81 7 6
82bis 84 6 5
85bis 87 5 4
88 4 4
89 und 90 4 3
91 bis 93 3 3
94 3 2
95 und älter 2 2
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Rechtsvorschriftender EuropäischenGemeinschaft..... 2.22.2222 eeneneeenen 1325

‚Auf Grunddes $ 51Abs.4 Nr.2 desEinkommen- 6.
steuergesetzes 1979 in der Fassung der Bekannt-
machungvom21.Juni 1979(BGBl.18.721) wirdnach-
stehendderWortlautdesEinkommensteuergesetzesin
derjetztgeltendenFassungbekanntgemacht.DieNeu-

1. die Fassung der Bekanntmachungdes Gesetzes
vom21.Juni 1979 (BGBl. IS. 721),

2. denam1.Juli 1979inKraftgetretenenArtikel1des
Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuerge-
setzesunddesMutterschutzgesetzesvom27.Juni 8
1979 (BGBl. S. 823),

3. den am 4. August 1979 in Kraft getretenenAr-
tikel11desZweitenGesetzeszurÄnderungdienst-
rechtlicherVorschriften (Angehörigedes öffent-
lichenDienstesinLandesparlamenten)vom30.Juli 9.
1979 (BGBi.1S. 1301),

4. dasam30.November1979inKraftgetreteneZwei-
te KapitelArtikel2 des Gesetzes zur Neufassung
des Umsatzsteuergesetzes und zur Änderung an-
derer Gesetze vom 26.November1979 (BGBl. 10
S. 1953),

5. denam29. Juni 1980 in KraftgetretenenArtikel2
des Gesetzes zur Änderungder Abgabenordnung
und des Einkommensteuergesetzesvom 25.Juni
1980 (BGBI.1S.731),

Bonn, den 6. Dezember 1981

den am 29. Juni 1980 in Kraft getretenen Artikel 1
desGesetzeszurNeuregelungderEinkommensbe-
steuerung der Land- und Forstwirtschaft vom
25.Juni 1980 (BGBi.1S. 732),

den am 22. August 1980 in Kraft getretenen Ar-
tikel 1 des Gesetzeszur SteuerentlastungundFa-
milienförderung (Steuerentlastungsgesetz 1981
- StEntIG 1981) vom 16. August 1980 (BGBl.
S. 1381),

tikel 1 des Gesetzes zur Änderungund Verein-
fachungdes Einkommensteuergesetzesundande-
rerGesetzevom18.August1980(BGBl.1S.1537),

den am 29. August 1980 in Kraft getretenen Arti-
kel 1 des GesetzeszurÄnderungdes Einkommen-
steuergesetzes, des Körperschaftsteuergesetzes
undandererGesetzevom20.August1980(BGBl.I
S. 1545) und

des Gesetzes zum Abbau von Subventionen und
sonstigen Vergünstigungen, zur Erhöhung der
Postablieferung sowie zur Klarstellung vonWohn-
geldregelungen (Subventionsabbaugesetz -
SubvAbG)vom26. Juni 1981 (BGBl. S. 537).



1250
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gungen und Vermögensmassen ........
Entrichtung der Kapitalertragsteuer in den
Fällen des 8 43 Abs. 1 Nr.6.............
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Kapitalertragsteuer .........:2sesne000:
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VI. (weggefallen) .........:22cnceeaeeeeeec 848

VI BesteuerungbeschränktSteuerpflichtiger
BeschränktsteuerpflichtigeEinkünfte...... 849
Sondervorschriftenfür beschränkt Steuer-
pflichtige „22.2.2000 850
Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichti-
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IX SonstigeVorschriften,
Ermächtigungs- und Schlußvorschriften

Prüfungsrecht......... 22 850b
Wertminderung von Anteilen durch
Gewinnausschüttungen ......... 22222... 850cC
Ermächtigung......2 222ces een 851

I. Steuerpflicht

81
(1) Natürliche Personen, die im Inland einen Wohnsitz

oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind unbe-
schränkteinkommensteuerpflichtig.ZumInlandimSin-
nediesesGesetzesgehörtauchderderBundesrepublik
Deutschland zustehende Anteil am Festlandsockel, so-
weit dort Naturschätze des Meeresgrundes und des
Meeresuntergrundes erforscht oder ausgebeutet wer-
den.

(2) Unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind
auch deutsche Staatsangehörige, die

1. im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt haben und

2. zu einer inländischen juristischen Person des öffent-
lichen Rechts in einem Dienstverhältnis stehen und
dafür Arbeitslohn aus einer inländischen öffentlichen
Kasse beziehen,

sowie zu ihrem Haushalt gehörende Angehörige, die die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Dies gilt nur für
natürliche Personen, die in dem Staat, in dem sie ihren
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, le-
diglich in einem der beschränkten Einkommensteuer-
pflicht ähnlichen Umfang zu einer Steuer vom Einkom-
menherangezogenwerden.
(3) NatürlichePersonen,die im Inlandweder einen

Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,
sind vorbehaltlich des Absatzes 2 beschränkt einkom-
mensteuerpflichtig,wenn sie inländischeEinkünfteim
Sinne des 8 49 haben.

Einkommensteuer als Maßstabsteuer ......
Schlußvorschriften...' .-...... ernennen 852
(weggefallen).....: uecceeeneeneeeeeeen
Schlußvorschriften (Sondervorschriften zu
einkommensteuerrechtlichen Entlastungen
füreinKind,das beidemanderenElternteilzu
berücksichtigenist) ......2222s2eeeeeeeenn 8 53
(weggefallen)...... 2.20 853a
Schlußvorschriften (Sondervorschriften für
Wohngebäude,beidenenderAntragaufBau-
genehmigungnachdem9.Oktober1962und
vor dem 1. Januar 1965 gestellt worden ist) 854
Schlußvorschriften (Sondervorschriftenfür
die Gewinnermittlungnach $ 4 oder nach
Durchschnittsätzenbei vor dem1. Juli 1970
angeschafftemGrundundBoden) ......... 855
(weggefallen)........2ccecceeeeeeeeenenen 856

Il. Einkommen

1. SachlicheVoraussetzungen
für die Besteuerung

82
Umfang der Besteuerung, Begriffsbestimmungen

(1) Der Einkommensteuer unterliegen
. Einkünfteaus Land- undForstwirtschaft,
. Einkünfteaus Gewerbebetrieb,
. Einkünfte aus selbständiger Arbeit,
. Einkünfteaus nichtselbständigerArbeit,
. Einkünfteaus Kapitalvermögen,
. Einkünfteaus VermietungundVerpachtung,

7. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22,
die der Steuerpflichtige während seiner unbeschränk-
ten Einkommensteuerpflicht oder als inländische Ein-
künfte während seiner beschränkten Einkommensteu-
erpflicht erzielt. Zu welcher Einkunftsart die Einkünfte im
einzelnenFall gehören,bestimmtsich nachden 88 13
bis 24.
(2) Einkünftesind

1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und
selbständigerArbeitderGewinn(88 4 bis 7f),

2. bei den anderen Einkunftsarten der Überschuß der
EinnahmenüberdieWerbungskosten(88 8 bis 9a).

DoOOPODN-

(3) Die Summe der Einkünfte,vermindertum den
Altersentlastungsbetrag, den Ausbildungsplatz-Ab-



zugsbetrag und die nach $ 34 c Abs. 2 und 3 abgezo-
gene Steuer, ist der Gesamtbetrag der Einkünfte.

(4) Der Gesamtbetrag der Einkünfte, vermindert um
die Sonderausgaben und die außergewöhnlichen Bela-
stungen, ist das Einkommen.

(5) Das Einkommen, vermindert um die Sonderfreibe-
träge im Sinne des $ 32 Abs. 2 und 3 und um die son-
stigen vom Einkommen abzuziehenden Beträge, ist das
zu versteuernde Einkommen; dieses bildet die Bemes-
sungsgrundlage für die tarifliche Einkommensteuer.

(6) Die tarifliche Einkommensteuer, vermindert umdie
Steuerermäßigungen, ist die festzusetzende Einkom-
mensteuer.

(7) Die Einkommensteuer ist eine Jahressteuer. Die
Grundlagen für ihre Festsetzung sind jeweils für ein Ka-
lenderjahrzuermitteln.Bestehtdieunbeschränkteoder
beschränkte Einkornmensteuerpflicht nicht jeweils
während eines ganzen Kalenderjahrs, so tritt an die
Stelle des Kalenderjahrs der Zeitraum der jeweiligen
Einkommensteuerpflicht.

2. Steuerfreie Einnahmen

83
Steuerfrei sind
1. a) Leistungenaus einerKrankenversicherungund

aus der gesetzlichen Unfailversicherung,
b) Sachleistungen und Kinderzuschüsse aus den

gesetzlichen Rentenversicherungen einschließ-
lich der SachleistungennachdemGesetz über
eine Altershilfe für Landwirte,

c) Geldleistungen nach $ 1240 der Reichsversi-
cherungsordnung, & 17 des Angestelltenversi-
cherungsgesetzes, & 39 des Reichsknapp-
schaftsgesetzesundden88 7, 8 des Gesetzes
über eine Altershilfefür Landwirtesowie ent-
sprechende Geldleistungen nach 89 des ge-
nanntenGesetzes,

d) das Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutz-
gesetz, der Reichsversicherungsordnung und
dem Gesetz über die Krankenversicherung der
Landwirte, die Sonderunterstützung für im Fami-
lienhaushalt beschäftigte Frauen, der Zuschuß
zum Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutz-
gesetz sowie Dienst- und Anwärterbezüge, die
für die Zeit des Mutterschaftsurlaubs als Mutter-
schaftsgeld aus öffentlichen Kassen gezahlt
werden;

2. das Arbeitslosengeld, das Kurzarbeitergeld, das
Schlechtwettergeld, die Arbeitslosenhilfe und das
Unterhaltsgeldsowie die übrigenLeistungennach
dem Arbeitsförderungsgesetz, soweit sie Arbeit-
nehmernoderArbeitsuchendenoderzurFörderung
der Ausbildung oder Fortbildung der Empfänger ge-
währtwerden;

3. Kapitalabfindungen auf Grund der gesetzlichen
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestell-
ten, aus der Knappschaftsversicherungund auf
Grund der Beamten-(Pensions-)Gesetze;
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4. bei Angehörigen der Bundeswehr, des Bundes-
grenzschutzes, der Bereitschaftspolizei der Länder,
der Vollzugspolizei und der Berufsfeuerwehr der
Länder und Gemeinden und bei Vollzugsbeamten
der Kriminalpolizei des Bundes, der Länder und Ge-
meinden
a) der Geldwert der ihnen aus Dienstbeständen

überlassenenDienstkleidung,
b) Einkleidungsbeihilfen und Abnutzungsentschä-

digungen für die Dienstkleidung der zum Tragen
oder Bereithalten von Dienstkleidung Verpflich-
teten und für dienstlich notwendige Kleidungs-
stücke der Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei,

c) Verpflegungs- und Beköstigungszuschüsse und
der Geldwert der im Einsatz unentgeltlich abge-
gebenen Verpflegung,

d) der Geldwert der freien ärztlichen Behandlung,
der freien Krankenhauspflege,des freien Ge-
brauchs von Kur- und Heilmitteln und der freien
ärztlichenBehandlungerkrankterEhefrauenund
unterhaltsberechtigter Kinder;

5. die Geld- undSachbezügesowiedie Heilfürsorge,
die SoldatenaufGrunddes $ 1 Abs. 1 Satz 1 des
Wehrsoldgesetzes und Zivildienstleistende auf
Grund des 8 35 des Zivildienstgesetzes erhalten;

6. Bezüge, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften
aus öffentlichen Mitteln versorgungshalber an
Wehrdienstbeschädigteund Zivildienstbeschädig-
te oder ihre Hinterbliebenen, Kriegsbeschädigte,
Kriegshinterbliebene und ihnen gleichgestellte Per-
sonen gezahlt werden, soweit es sich nicht um Be-
zügehandelt,dieaufGrundderDienstzeitgewährt
werden;

7. Ausgleichsleistungen nach dem Lastenausgleichs-
gesetz, Leistungen nach dem Gesetz über Hilfs-
maßnahmen für Deutsche aus der sowjetischen
Besatzungszone Deutschlands und dem sowie-
tisch besetzten Sektor von Berlin in der im Bundes-
gesetzblatt Teil Il, Gliederungsnummer 240-10,
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 24. August 1972 (BGBi. |
S. 1521), und Leistungen nach dem Reparations-
schädengesetz;

8. Geldrenten, Kapitalentschädigungen und Leistun-
gen im Heilverfahren, die auf Grund gesetzlicher
Vorschriften zur Wiedergutmachung nationalsozia-
listischen Unrechts gewährt werden. Die Steuer-
pflicht von Bezügen aus einem aus Wiedergutma-
chungsgründen neu begründeten oder wieder be-
gründeten Dienstverhältnis sowie von Bezügen aus
einem früheren Dienstverhältnis, die aus Wieder-
gutmachungsgründen neu gewährt oder wieder ge-
währtwerden,bleibtunberührt;

9. Abfindungen wegen einer vom Arbeitgeber veran-
laßten oder gerichtlich ausgesprochenenAuflö-
sung des Dienstverhältnisses, höchstens jedoch
24000 DeutscheMark.Hat derArbeitnehmerdas
50. Lebensjahr vollendet und hat das Dienstverhält-
nis mindestens 15 Jahre bestanden, so beträgt der
Höchstbetrag30 000 DeutscheMark, hat der Ar-
beitnehmer das 55. Lebensjahr vollendet und hat
das Dienstverhältnis mindestens 20 Jahre bestan-
den, so beträgt der Höchstbetrag 36 000 Deutsche
Mark;



und Übergangsbeihilfenauf
Grund gesetzlicher Vorschriften wegen Entlassung
aus einem Dienstverhältnis;
Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder aus Mitteln
einer öffentlichenStiftung,die wegenHilfsbedürf-
tigkeit oder als Beihilfe zu dem Zweck bewilligt wer-
den, die Erziehungoder Ausbildung,die Wissen-
schaft oder Kunst unmittelbar zu fördern. Darunter
fallen nicht Kinderzuschläge und Kinderbeihilfen,
die auf Grund der Besoldungsgesetze, besonderer
Tarife oder ähnlicher Vorschriften gewährt werden;
aus einer Bundeskasse oder Landeskasse gezahl-
te Bezüge, die in einem Bundesgesetz oder Lan-
desgesetz oder einer auf bundesgesetzlicher oder
landesgesetzlicher Ermächtigung beruhenden Be-
stimmung oder von der Bundesregierung oder einer
Landesregierung als Aufwandsentschädigung fest-
gesetzt sind und als Aufwandsentschädigung im
Haushaltsplanausgewiesenwerden.Das gleiche
gilt für andere Bezüge, die als Aufwandsentschädi-
gung aus Öffentlichen Kassen an öffentliche Dien-
ste leistende Personen gezahlt werden, soweit
nicht festgestellt wird, daß sie für Verdienstausfall
oder Zeitverlust gewährt werden oder den Aufwand,
der dem Empfänger erwächst, offenbar überstei-
gen,
die aus ÖffentlichenKassen gezahltenReiseko-
stenvergütungen und Umzugskostenvergütungen.
Vergütungen für Verpflegungsmehraufwendungen
sind nur insoweitsteuerfrei,als sie die Höchstbe-
träge nach 8 9 Abs. 4 nicht überschreiten;
(weggefallen);
Heiratsbeihilfenund Geburtsbeihilfen,die an Ar-
beitnehmer von dem Arbeitgeber gezahlt werden.
Übersteigt die Heiratsbeihilfe den Betrag von 700
Deutsche Mark, die Geburtsbeihilfe den Betrag von
500 Deutsche Mark, so ist der übersteigende Be-
trag steuerpflichtig;
die Beträge, die den im privaten Dienst angestellten
Personen für Reisekosten und für dienstlich veran-
laßteUmzugskostengezahltwerden,soweitsiedie
durch die Reise oder den Umzug entstandenen
Mehraufwendungen und bei Verpflegungsmehrauf-
wendungen die Höchstbeträge nach $ 9 Abs. 4
nichtübersteigen;
(weggefallen);

das Aufgeld für ein an die Bank für Vertriebene und
Geschädigte(Lastenausgleichsbank)zugunsten
des Ausgleichsfonds ($ 5 Lastenausgleichsge-
setz) gegebenes Darlehen, wenn das Darlehen
nach $ 7f des Gesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. September 1953 (BGBl. I
S. 1355) imJahr derHingabeals Betriebsausgabe
abzugsfähigwar;
EntschädigungenaufGrunddes Gesetzesüberdie
Entschädigung ehemaliger deutscher Kriegsgefan-
gener;
die aus öffentlichen Mitteln des Bundespräsidenten
aus sittlichen oder sozialen Gründen gewährten
Zuwendungenan besonders verdientePersonen
oder ihre Hinterbliebenen:

21.

22.

23.

24.

25.

Zinsenaus Schuldbuchforderungenim Sinne des
8 35 Abs. 1 des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes
in der im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliederungs-
nummer 653-1, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung;
der Ehrensold, der auf Grund des Gesetzes über Ti-
tel, Orden und Ehrenzeichen in der im Bundesge-
setzblatt Teil Ill,Gliederungsnummer 1132-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert
durchGesetz vom2. März 1974 (BGBl. IS. 469),
gewährt wird;
die Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz in der
im BundesgesetzblattTeil Ill, Gliederungsnummer
242-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 14. Dezember
1976 (BGBl. I S. 3341);
Leistungen,die auf Grunddes Bundeskindergeld-
gesetzes oder nachträglich auf Grund der durch
das BundeskindergeldgesetzaufgehobenenKin-
dergeldgesetze gewährt werden;
Einkünfte,soweitsie jährlich2 000DeutscheMark
nicht übersteigen, aus der Verpachtung eines land-
oder forstwirtschaftlichenBetriebs, Betriebsteils
oder Grundstücks oder aus einer bei der Veräuße-
rungderartigerVermögensgegenständevorbehal-
tenen Versorgung mitWohnung und Unterhalt (z.B.
Altenteil) nach Maßgabe der 88 48, 42 und 35 des
Bundesvertriebenengesetzes;
AufwandsentschädigungenfürnebenberuflicheTä-
tigkeitenals Übungsleiter,Ausbilder,Erzieheroder
für eine vergleichbare nebenberufliche Tätigkeit zur
Förderunggemeinnütziger,mildtätigerund kirchli-
cher Zwecke (8852 bis 54 Abgabenordnung)im
Dienst oder Auftrag einer inländischen juristischen
PersondesöffentlichenRechtsodereinerunter85
Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzesfal-
lendenEinrichtung.Als Aufwandsentschädigungen
sindEinnahmenfürdie in Satz 1 bezeichnetenTä-
tigkeiten bis zur Höhe von insgesamt 2 400 Deut-
sche Mark imJahr anzusehen;
- 28. (weggefallen);
das Gehalt und die Bezüge, die die diplomatischen
VertreterfremderMächte,die ihnenzugewiesenen
Beamten und die in ihren Diensten stehenden Per-
sonen erhalten, soweit sie nicht die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen, sowie das Gehalt
unddie BezügederBerufskonsuln,der Konsulats-
angehörigen und deren Personal, soweit sie Ange-
hörigedes Entsendestaatessind und in der Bun-
desrepublik Deutschland einschließlich Berlin
(West) außerhalb ihres Amtes oder Dienstes kei-
nen Beruf, kein Gewerbe und keine andere gewinn-
bringende Tätigkeit ausüben;

—41. (weggefallen);

die Zuwendungen, die auf Grund des Fulbright-Ab-
kommens gezahlt werden;

der Ehrensold für Künstler sowie Zuwendungen aus
Mitteln der Deutschen Künstlerhilfe, wenn es sich
um Bezüge aus öffentlichen Mitteln handelt, die
wegenderBedürftigkeitdesKünstlersgezahltwer-
den;



Stipendien,die unmittelbaraus öffentlichenMitteln
oder von zwischenstaatlichen oder überstaatlichen
Einrichtungen, denen die Bundesrepublik Deutsch-
land als Mitglied angehört, zur Förderung der For-
schung oder zur Förderung der wissenschaftlichen
oder künstlerischen Ausbildung oder Fortbildung
gewährtwerden.DasgleichegiltfürStipendien,die
zu den in Satz 1 bezeichneten Zwecken von einer
Einrichtung, die von einer Körperschaft des öffent-
lichen Rechts errichtet ist oder verwaltet wird, oder
von einer Körperschaft, Personenvereinigung oder
Vermögensmasse imSinne des 8 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftsteuergesetzes gegeben werden.
Voraussetzungfürdie Steuerfreiheitist, daß
a) die Stipendieneinen für die Erfüllungder For-

schungsaufgabe oder fürdie Bestreitung desLe-
bensunterhaltsund die Deckung des Ausbil-
dungsbedarfserforderlichenBetragnicht über-
steigenundnachdenvondemGebererlassenen
Richtlinien vergeben werden,

b) der EmpfängerimZusammenhangmitdemSti-
pendium nicht zu einer bestimmten wissen-
schaftlichenoderkünstlerischenGegenleistung
oderzu einerArbeitnehmertätigkeitverpflichtet
ist,

c) bei Stipendienzur Förderungderwissenschaft-
lichen oder künstlerischen Fortbildung im Zeit-
punktdererstmaligenGewährungeinessolchen
StipendiumsderAbschlußderBerufsausbildung
des Empfängersnichtlängerals zehnJahre zu-
rückliegt;

(weggefallen);
Bergmannsprämiennach demGesetz über Berg-
mannsprämien;
Leistungen nach & 14a Abs. 4 und $ 14b des
Arbeitsplatzschutzgesetzes;
LeistungennachdemUnterhaltssicherungsgesetz,
soweit sie nichtnach dessen $ 15 Abs. 1 Satz 2
steuerpflichtig sind;
laufende Zuwendungeneines früheren alliierten
Besatzungssoldaten an seine im Geltungsbereich
desGrundgesetzesansässigeEhefrau,soweitsie
auf diese Zuwendungen angewiesen ist;
die Beträge,diederArbeitnehmervomArbeitgeber
erhält, um sie für ihn auszugeben (durchlaufende
Gelder), und die Beträge, durch die Auslagen des
Arbeitnehmers für den Arbeitgeber ersetzt werden
(Auslagenersatz);
Trinkgelder, die dem Arbeitnehmer von Dritten ge-
zahlt werden, ohne daß ein Rechtsanspruch darauf
besteht,soweitsie 1200DeutscheMarkimKalen-
derjahr nicht übersteigen;
besondere Zuwendungen des Arbeitgebers an den
ArbeitnehmernachnähererMaßgabeeinerRechts-
verordnung,soweites aus sozialenGründenoder
zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens
geboten erscheint,die Zuwendungenganz oder
teilweisesteuerfreizu belassen;
Zinsen aus Pfandbriefenund Kommunalobligatio-
nen,dievonderLandesbankundGirozentraleSaar
vor dem 6. Juli 1959 ausgegeben worden sind. 83 a
Abs. 2 gilt entsprechend;
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Zinsen aus Entschädigungsansprüchen für deut-
sche Auslandsbonds imSinne der 88 52 bis 54 des
Bereinigungsgesetzes für deutsche Auslands-
bonds in der im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliede-
rungsnummer 4139-2, veröffentlichten bereinigten
Fassung, soweit sich die Entschädigungsansprü-
che gegen den Bund oder die Länder richten. Das
gleiche gilt für die Zinsen aus Schuldverschreibun-
gen und Schuldbuchforderungen,die nach den
88 9, 10 und 14 des Gesetzes zur näherenRege-
lung der Entschädigungsansprüchefür Auslands-
bonds in der im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Glie-
derungsnummer 4139-3, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung vom Bund oder von den Ländern für
Entschädigungsansprüche erteilt oder eingetragen
werden;
- 56. (weggefallen);
die Beträge, die die Künstlersozialkasse zugunsten
des nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz
Versichertenaus demAufkommenvon Künstler-
sozialabgabeundBundeszuschußaneinenTräger
der Sozialversicherungoder an den Versicherten
zahlt;
das Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz und die
sonstigen Leistungen zur Senkung der Miete oder
Belastung im Sinne des $ 38 des Wohngeldge-
setzes;
Entschädigungenaus Mittelndes Ausgleichsfonds
nach dem Dritten Abschnitt des Wertpapierbereini-
gungsschlußgesetzesin der imBundesgesetzblatt
Teil Ill, Gliederungsnummer4139-1-4, veröffent-
lichtenbereinigtenFassung, soweit sie fürZinsen
geleistetwerden,die nach Nummer45 und $ 3a
steuerfrei sind;
Leistungenaus öffentlichenMittelnan Arbeitneh-
mer des Steinkohlen-,Pechkohlen- und Erzberg-
baues, des Braunkohlentiefbauesund der Eisen-
und Stahlindustrie aus Anlaß von Stillegungs-, Ein-
schränkungs-, Umstellungs- oder Rationalisie-
rungsmaßnahmen;
Leistungennach 8 4 Nr. 2, 8 7 Abs. 3, 88 9, 10
Abs. 1, 8$ 13, 15 des Entwicklungsheifer-Geset-
zes;
Ausgabendes ArbeitgebersfürdieZukunftssiche-
rung des Arbeitnehmers,soweit sie auf Grund
gesetzlicher Verpflichtung geleistet werden; der
Beitragsteil,denderArbeitgeberaneinenkranken-
versicherungspflichtigenArbeitnehmer für die
KrankenversicherungbeieinerErsatzkasseleistet,
ist bis zurHälftedes GesamtbeitragszurKranken-
versicherungbei der Ersatzkasse steuerfrei.Den
Ausgabendes ArbeitgebersfürdieZukunftssiche-
rung,die auf GrundgesetzlicherVerpflichtungge-
leistet werden,werden gleichgestelltZuschüsse
des Arbeitgebers zu den Aufwendungen des Arbeit-
nehmers
a) für eineLebensversicherung,
b) für die freiwillige Weiterversicherungin der

gesetzlichenRentenversicherungderAngestell-
ten,

c) für eine öffentlich-rechtliicheVersicherungs-
oder Versorgungseinrichtung seiner Berufs-
gruppe,



wenn der Arbeitnehmer von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung be-
freitwordenist. Die Zuschüsse sind nur insoweit
steuerfrei, als sie insgesamt bei Befreiung von der
Versicherungspflichtin der gesetzlichenRenten-
versicherung der Angestellten die Hälfte und bei
Befreiung von der Versicherungspflicht in der
knappschaftlichen Rentenversicherung zwei Drittel
der Gesamtaufwendungen des Arbeitnehmers
nicht übersteigen und nicht höher sind als der Be-
trag, der als Arbeitgeberanteil bei Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung der
Angestellten oder in der knappschaftlichen Renten-
versicherungzuzahlenwäre.DieSätze2 und3 gel-
ten sinngemäßfür Beiträgedes Arbeitgeberszu
einer Pensionskasse, wenn der Arbeitnehmer bei
diesem Arbeitgeber nicht im Inland beschäftigt ist
und der Arbeitgeber keine Beiträge zur gesetzli-
chen Rentenversicherung im Inland leistet; Beiträge
des Arbeitgebers zu einer Rentenversicherung auf
Grund gesetzlicherVerpflichtungsind anzurech-
nen;
Einkünfte der in 8 49 bezeichneten Art, wenn sie in
der DeutschenDemokratischenRepublikoder in
Berlin (Ost) bezogenwordensind;
bei Arbeitnehmern,die nach $ 1 Abs. 2 unbe-
schränkteinkommensteuerpflichtigsind,dieBezü-
ge insoweit, als sie den Arbeitslohn, der bei einer
gleichwertigenTätigkeitamOrt der zahlendenöf-
fentlichen Kasse dem Arbeitnehmer zustehen wür-
de, übersteigen;bei anderenfüreinenbegrenzten
Zeitraum in ein Gebiet außerhalb des Inlands ent-
sandten Arbeitnehmern, die dort einen Wohnsitz
oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, der
ihnenvoneineminländischenArbeitgebergewähr-
te Kaufkraftausgleich,soweiter denfür vergleich-
bare Auslandsdienstbezügenach $ 54 des Bun-
desbesoldungsgesetzeszulässigen Betrag nicht
übersteigt;
Beiträge des Trägers der Insolvenzsicherung (8 14
des Gesetzes zur Verbesserungder betrieblichen
Altersversorgung in der im Bundesgesetzblatt
Teil I, Gliederungsnummer 800-22, veröffentlich-
ten bereinigten Fassung) zugunsten eines Versor-
gungsberechtigten und seiner Hinterbliebenen an
eine Pensionskasse oder ein Unternehmen der Le-
bensversicherung zur Ablösung von Verpflichtun-
gen, die der Träger der Insolvenzsicherung im Si-
cherungsfallgegenüberdemVersorgungsberech-
tigten und seinen Hinterbliebenen hat. Die Leistun-
gen der Pensionskasse oder des Unternehmens
der Lebensversicherungauf Grund der Beiträge
nach Satz 1 gehören zu den Einkünften, zu denen
die Versorgungsleistungen gehören würden, die
ohneEintrittdes Sicherungsfallszu erbringenwä-
ren. Soweit sie zu den Einkünftenaus nichtselb-
ständigerArbeitimSinnedes $ 19gehören,ist von
ihnen Lohnsteuer einzubehalten. Für die Erhebung
derLohnsteuergeltendiePensionskasseoderdas
Unternehmen der Lebensversicherung als Arbeit-
geber und der Leistungsempfänger als Arbeitneh-
mer;
Erhöhungendes Betriebsvermögens,die dadurch
entstehen,daßSchuldenzumZweckderSanierung

83a
Steuerbefreiung bestimmter Zinsen

oder in Berlin (West) ausgegebenenPfandbriefen
und Kommunalschuldverschreibungen, wenn die Er-
löse aus diesen Wertpapieren mindestens zu 90 vom
Hundert zur Finanzierung des sozialen Wohnungs-
baues undder durch ihnbedingtenKosten der Auf-
schließungsmaßnahmen und Gemeinschaftseinrich-
tungen bestimmt sind;

a) festverzinslichen Schuldverschreibungen des
BundesundausSchatzanweisungendesBundes
miteinerLaufzeitvonmindestensdrei Jahren,

b) festverzinslichen Schuldverschreibungen der
Länder und aus Schatzanweisungen der Länder
mit einer Laufzeit von mindestens drei Jahren,
wennder Ausschuß für Kapitalverkehr($&6 des
Gesetzes über den Kapitalverkehr vom 2. Sep-
tember1949 - Gesetzblattder Verwaltungdes
VereinigtenWirtschaftsgebietesS. 305) festge-
stellt hat, daß die vorgesehenen Ausgabebedin-
gungendas Kurs- und Zinsgefügeam Kapital-
markt nicht stören;

vor dem 27. Juni 1952 - im Geltungsbereich des
Grundgesetzesoderin Berlin(West) ausgegebenen
festverzinslichenWertpapieren(ausgenommenNa-
menschuldverschreibungen)und aus festverzinsli-
chenWertpapieren,dieinderZeitnachdem31.März
1952 - in Berlin (West) nach dem 26. Juni 1952 - bis
zum 17. Dezember1952 im Geltungsbereichdes
Grundgesetzesoder in Berlin (West) ausgegeben
und nach dem Gesetz über den Kapitalverkehr vom 2.
September 1949 (Gesetzblatt der Verwaltung des
Vereinigten Wirtschaftsgebietes S. 305) genehmigt
wordensind.DieSteuerfreiheitbeziehtsichauchauf
Zinsenaus vordem21.Juni 1948- in Berlin(West)
vor dem 25. Juni 1948 - außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Grundgesetzesund von Berlin (West)
ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren
a) vonGeldinstituten,dienach$ 3 der35.Durchfüh-

rungsverordnung zum Umstellungsgesetz (OÖf-
fentlicherAnzeiger Nr. 83 vom 13. September
1949) bis zum 17. Dezember 1952 als verlagert
anerkannt worden sind oder vor dem 21. Juni
1948 ihren Sitz in den Geltungsbereich des
Grundgesetzes oder vor dem 25. Juni 1948 nach
Berlin (West) verlegt haben,

b) von anderenUnternehmen,die ihrenSitz in den
Geltungsbereichdes Grundgesetzesoder nach
Berlin (West) verlegt.habenundaufderenEmis-
sionen $ 1 des Gesetzes zur Bereinigungdes
Wertpapierwesens (Wertpapierbereinigungsge-
setz) in der im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliede-
rungsnummer 4139-1, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung, geändert durch Gesetz vom 2. März
1974 (BGBi. I S. 469), - in Berlin (West) $ 1 des
Gesetzes zur Bereinigung des Wertpapierwesens
(Wertpapierbereinigungsgesetz) vom 26. Sep-
tember 1949 (Verordnungsblattfür Groß-Berlin
Teil 1$S.346) - anzuwendenist.



Die Steuerfreiheit gilt nicht für Zinsen aus Indu-
strieobligationen, die nach dem 20. Juni 1948 - im
Saarland nach dem 19. November 1947 undin Berlin
(West) nachdem24. Juni 1948- ausgegebenwor-
den sind, und nicht für Zinsen aus Wandelanleihen
und Gewinnobligationen. Sie gilt jedoch für Zinsen
aus vor dem 1. Januar 1952 ausgegebenen Indu-
strieobligationen (ausgenommen Wandelanleihen
und Gewinnobligationen), soweit und nachdem der
Zinssatz auf 5,5 vom Hundert ermäßigt worden ist;

4. Zinsen aus nach dem 31. März 1952 - in Berlin
(West) nach dem 26. Juni 1952 - imGeltungsbereich
des Grundgesetzes oder in Berlin (West) ausgege-
benen festverzinslichen Wertpapieren, wenn der
Verwendungszweck des Eriöses nach Anhörung des
Ausschusses für Kapitalverkehr (8 6 des Gesetzes
über den Kapitalverkehr vom 2. September 1949 -
Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirt-
schaftsgebietes S. 305) durch Rechtsverordnung als
besondersförderungswürdiganerkanntworden ist.
Eine Anerkennung darf nur erfolgen, wenn eine Aus-
gabe für den vorgesehenen Verwendungszweck zu
den üblichen Bedingungen am Kapitalmarkt nicht
möglichist undwennder Kapitalverkehrsausschuß
festgestellt hat, daß durch die Ausgabe das Kurs-
und Zinsgefüge am Kapitalmarkt nicht gestört wird.

(2) Eine Anleihe gilt im Sinne des Absatzes 1 als aus-
gegeben, wenn mindestens ein Wertpapier der Anleihe
veräußert worden ist.
(3) Die Steuerfreiheit der Zinsen aus den in Absatz 1

bezeichneten Anleihen wird durch eine Änderung des
Ausgabekurses der Anleihe nicht berührt, wenn der
Bundesminister für Wirtschaft imEinvernehmen mitdem
Bundesministerder Finanzendie Änderunggenehmigt
hat.
(4) Die Vorschriften des Absatzes 1 Nr. 1, 2 und 4

gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinne des Absatzes 1
Nr.1,2 und4,dievordem1. Januar 1955ausgegeben
worden sind.

83b
Steuerfreiheit bestimmter Zuschläge zum Arbeitslohn

(1) Gesetzliche oder tarifvertragliche Zuschläge, die
für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder
Nachtarbeit neben dem Grundlohn gezahlt werden, sind
steuerfrei. Die Zuschläge müssen in einem Gesetz oder
in einem Tarifvertrag dem Grunde und der Höhe nach
festgelegtsein.An denTarifvertragmüssenderArbeit-
nehmer und sein Arbeitgeber gebunden sein, oder das
Arbeitsverhältnis muß dem Tarifvertrag unterstellt wor-
den sein. Weichen die gezahlten Zuschläge von den ge-
setzlichen oder tarifvertraglichenZuschlägen ab, so
sindsie insoweitsteuerfrei,als sie sich imRahmendes
GesetzesoderTarifvertrageshalten.
(2) Zuschläge, die in anderen Fällen für tatsächlich

geleistete Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit neben
dem Grundlohn gezahlt werden, sind steuerfrei, soweit
sie
1. für Sonntagsarbeit 50 vom Hundert,
2. vorbehaltlichderNummer3 fürArbeitenangesetzli-

chen Feiertagen, auch wenn diese auf einen Sonntag
fallen, 125 vom Hundert,
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3. für Arbeiten an den Weihnachtsfeiertagen und am
1.Mai 150 vom Hundert,

4. für gelegentliche Nachtarbeit 30 vom Hundert und für
regelmäßigeNachtarbeit15 vomHundert

des Grundlohns nicht übersteigen.

(3) Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 gilt fol-
gendes:
1. Als Grundlohngilt,was demArbeitnehmerbeiderfür

ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit in dem
‚jeweiligen Lohnzahlungszeitraum an laufenden Geld-
und laufenden Sachbezügen zusteht. Dieser Betrag
ist aufeinenStundenlohnumzurechnen.

2. Sonntagsarbeitund Feiertagsarbeitim Sinne des
Absatzes 2 Nr. 1 bis 3 ist die Arbeit in der Zeit von
O Uhr bis 24 Uhr des jeweiligen Tages. Welche Tage
gesetzlicheFeiertagesind,bestimmendieamOrtder
Arbeitsstätte geltenden Vorschriften.

3. Nachtarbeitim Sinne des Absatzes 2 Nr. 4 ist die
Arbeit in.der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr.

83c
AnteiligeAbzüge

Soweit AusgabenmitsteuerfreienEinnahmenin un-
mittelbaremwirtschaftlichemZusammenhangstehen,
dürfen sie nicht als Betriebsausgaben oder Werbungs-
kosten abgezogen werden.

3. Gewinn
54

Gewinnbegriffim allgemeinen
(1) Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem

BetriebsvermögenamSchlußdesWirtschaftsjahrsund
dem Betriebsvermögen am Schluß des vorangegange-
nen Wirtschaftsjahrs, vermehrt um den Wert der Ent-
nahmen und vermindert um den Wert der Einlagen.
Entnahmensind alleWirtschaftsgüter(Barentnahmen,
Waren, Erzeugnisse, Nutzungen und Leistungen), die
der Steuerpflichtigedem Betriebfür sich, für seinen
Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke im
Laufe des Wirtschaftsjahrs entnommen hat. Ein Wirt-
schaftsgut wird nicht dadurch entnommen, daß der
Steuerpflichtigezur Gewinnermittlungnach Absatz3
odernach$ 13a übergeht.EineÄnderungderNutzung
eines Wirtschaftsguts, die bei Gewinnermittlung nach
Satz 1 keine Entnahme ist, ist auch bei Gewinnermitt-
lung nach Absatz 3 oder nach $ 13 a keine Entnahme.
Einlagen sind alle Wirtschaftsgüter (Bareinzahlungen
undsonstigeWirtschaftsgüter),diederSteuerpflichtige
dem Betrieb im Laufe des Wirtschaftsjahrszugeführt
hat. Bei der Ermittlung des Gewinns sind die Vorschrif-
ten über die Betriebsausgaben, über die Bewertung und
über die Absetzung für Abnutzung oder Substanzverrin-
gerung zu befolgen.
(2) Der Steuerpflichtige darf die Vermögensübersicht

(Bilanz) auch nach ihrer Einreichung beim Finanzamt
ändern, soweit sie den Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung unter Befolgung der Vorschriften dieses
Gesetzes nichtentspricht.Darüberhinausist eineAn-
derung der Vermögensübersicht (Bilanz) nur mit Zu-
stimmung des Finanzamts zulässig.



(3) Steuerpflichtige, die nicht auf Grund gesetzlicher
Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen und re-
gelmäßig Abschlüsse zu machen, und die auch keine
Bücher führen und keine Abschlüsse machen, können
als Gewinn den Überschuß der Betriebseinnahmen über
die Betriebsausgaben ansetzen. Hierbei scheiden
Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben aus, die im
Namen und für Rechnung eines anderen vereinnahmt
und verausgabt werden (durchlaufende Posten). Die
Vorschriften über die Absetzung für Abnutzung oder
Substanzverringerung sind zu befolgen. Die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten für nicht abnutzbare
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind erst im
Zeitpunkt der Veräußerung oder Entnahme dieser Wirt-
schaftsgüter als Betriebsausgaben zu berücksichtigen.
Die nicht abnutzbaren Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens sind unter Angabe des Tages der Anschaffung
oder Herstellung und der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskostenoderdes anderenStellegetretenenWerts
in besondere, laufend zu führende Verzeichnisse aufzu-
nehmen.

(4) Betriebsausgabensind die Aufwendungen,die
durch den Betrieb veranlaßt sind.

(5) Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den Ge-
winn nicht mindern:
1. AufwendungenfürGeschenkeanPersonen,dienicht

Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind. Satz 1 gilt
nichtfürGegenstände,aufdenenderNameoderdie
Firmenbezeichnung des Gebers oder ein sonstiger
Werbehinweis dauerhaft und von außen leicht
erkennbar angebracht ist (Werbeträger), wenn die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der dem
Empfänger im Wirtschaftsjahr zugewendeten Ge-
genständeinsgesamt50 DeutscheMarknichtüber-
steigen;

2. Aufwendungenfür die Bewirtungvon Personen,die
nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind, so-
weit sie nach der allgemeinen Verkehrsauffassung
als unangemessen anzusehen sind oder soweit ihre
Höhe und ihre betriebliche Veranlassung nicht nach-
gewiesen sind. Zum Nachweis der Höhe und der be-
trieblichen Veranlassung der Aufwendungen hat der
Steuerpflichtige auf einem amtlich vorgeschriebenen
Vordruck die folgenden Angaben zu machen: Ort und
Tag der Bewirtung,bewirtetePersonen,Anlaß der
Bewirtung und Höhe der Aufwendungen; hat die Be-
wirtungineinerGaststättestattgefunden,so ist dem
Vordruck die Rechnung über die Bewirtung, die vom
InhaberderGaststätteunterschriebenseinmuß,bei-
zufügen;

3. Aufwendungen für Einrichtungen des Steuerpflichti-
gen, soweit sie der Bewirtung, Beherbergung oder
Unterhaltung von Personen, die nicht Arbeitnehmer
des Steuerpflichtigen sind, dienen (Gästehäuser)
und sich außerhalbdes Orts eines Betriebs des
Steuerpflichtigen befinden;

4. Aufwendungenfür Jagd oder Fischerei, für Segel-
jachten oder Motorjachten sowie für ähnliche Zwek-
ke und für die hiermitzusammenhängendenBewir-
tungen;

5. Mehraufwendungen für Verpflegung, soweit sie die
durch Rechtsverordnung der Bundesregierung mit
Zustimmung des Bundesrates bestimmten Höchst-

beträge übersteigen; diese Höchstbeträge dürfen
140 vom Hundert der pauschalen Tagegeldbeträge
des Bundesreisekostengesetzes nicht übersteigen;

6. Aufwendungen für Fahrten des Steuerpflichtigen
zwischenWohnungundBetriebsstätteundfürFami-
lienheimfahrten,soweit sie die sich in entsprechen-
derAnwendungvon$ 9Abs. 1Nr.4 und5 undAbs. 2
ergebenden Beträge übersteigen;

7. andere als die in den Nummern 1 bis 6 bezeichneten
Aufwendungen, die die Lebensführung des Steuer-
pflichtigen oder anderer Personen berühren, soweit
sie nach allgemeiner Verkehrsauffassung als unan-
gemessen anzusehen sind;

8. Ausgleichszahlungen, die in den Fällen der 88 14,17 .
und 18 des Körperschaftsteuergesetzesan außen-
stehende Anteilseigner geleistet werden.

DasAbzugsverbotgiltnicht,soweitdie indenNummern
2 bis4 bezeichnetenZweckeGegenstandeinermitGe-
winnabsicht ausgeübten Betätigung des Steuer-
pflichtigensind. $ 12 Nr. 1 bleibtunberührt.
(6) Aufwendungen im Sinne des Absatzes 5 Nr. 1 bis

5 und 7 sind einzeln und getrennt von den sonstigen Be-
triebsausgabenaufzuzeichnen.Soweit diese Aufwen-
dungen nicht bereits nach Absatz 5 vom Abzug ausge-
schlossensind,dürfensiebeiderGewinnermittlungnur
berücksichtigt werden, wenn sie nach Satz 1 besonders
aufgezeichnetsind.

84a
Gewinnermittlungszeitraum, Wirtschaftsjahr

(1) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbetrei-
benden ist der Gewinn nach dem Wirtschaftsjahr zu er-
mitteln.Wirtschaftsjahrist
1. beiLand-undForstwirtenderZeitraumvom1.Julibis

zum30. Juni. DurchRechtsverordnungkannfür ein-
zelneGruppenvonLand-undForstwirteneinanderer
Zeitraum bestimmt werden, wenn das aus wirtschaft-
lichenGründenerforderlichist;

2. bei Gewerbetreibenden, deren Firma imHandelsregi-
ster eingetragen ist, der Zeitraum, für den sie regel-
mäßig Abschlüsse machen. Die Umstellung des Wirt-
schaftsjahrs auf einen vom Kalenderjahr abweichen-
den Zeitraum ist steuerlich nur wirksam, wenn sie im
Einvernehmen mit dem Finanzamt vorgenommen
wird;

3. bei anderenGewerbetreibendendas Kalenderjahr.
Sind sie gleichzeitigbuchführendeLand- undForst-
wirte,so könnensiemitZustimmungdes Finanzamts
den nach Nummer 1 maßgebenden Zeitraum als
Wirtschaftsjahr für den Gewerbebetrieb bestimmen,
wennsie fürdenGewerbebetriebBücherführenund
fürdiesenZeitraumregelmäßigAbschlüssemachen.

(2) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbetrei-
benden, deren Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr ab-
weicht, ist der Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft
oder aus Gewerbebetriebbei der Ermittlungdes Ein-
kommens in folgender Weise zu berücksichtigen:

1. Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn desWirt-
schaftsjahrsaufdas Kalenderjahr,in demdas Wirt-
schaftsjahrbeginnt,undaufdasKalenderjahr,indem



das Wirtschaftsjahrendet,entsprechenddemzeitli-
chenAnteilaufzuteilen.Bei derAufteilungsind Ver-
äußerungsgewinneim Sinne des $ 14 auszuschei-
den und dem Gewinn des Kalenderjahrs hinzuzu-
rechnen, in dem sie entstanden sind;

2. bei Gewerbetreibendengilt der Gewinn des Wirt-
schaftsjahrs als in dem Kalenderjahr bezogen, in dem
das Wirtschaftsjahr endet.

84b
Direktversicherung

Der Versicherungsanspruchaus einer Direktversi-
cherung,dievoneinemSteuerpflichtigenaus betriebli-
chemAnlaß abgeschlossenwird,ist demBetriebsver-
mögendes Steuerpflichtigennichtzuzurechnen,soweit
am Schluß des Wirtschaftsjahrshinsichtlichder Lei-
stungen des Versicherers die Person, auf deren Leben
die Lebensversicherungabgeschlossen ist, oder ihre
Hinterbliebenen bezugsberechtigt sind. Das gilt auch,
wennderSteuerpflichtigedieAnsprücheausdemVer-
sicherungsvertragabgetretenoderbeliehenhat,sofern
er sich der bezugsberechtigtenPerson gegenüber
schriftlich verpflichtet,sie bei Eintritt des Versiche-
rungsfallsso zu stellen,als obdieAbtretungoderBelei-
hungnichterfolgtwäre.

84c
Zuwendungen an Pensionskassen

(1) Zuwendungen an eine Pensionskasse dürfen von
demUnternehmen,das die Zuwendungenleistet (Trä-
gerunternehmen), als Betriebsausgaben abgezogen
werden, soweit sie auf einer in der Satzung oder im Ge-
schäftsplander Kasse festgelegtenVerpflichtungoder
auf einer Anordnung der Versicherungsaufsichtsbehör-
de beruhenoder der Abdeckungvon Fehlbeträgenbei
der Kasse dienen.

(2)ZuwendungenimSinnedesAbsatzes1dürfenals
Betriebsausgaben nicht abgezogen werden, soweit die
Leistungender Kasse, wenn sie vomTrägerunterneh-
men unmittelbar erbracht würden, bei diesem nicht be-
trieblich veranlaßt wären.

84d
Zuwendungen an Unterstützungskassen

(1) Zuwendungen an eine Unterstützungskasse dür-
fen von dem Unternehmen, das die Zuwendungen leistet
(Trägerunternehmen), als Betriebsausgaben abgezo-
gen werden, soweit sie die folgenden Beträge nicht
übersteigen:
1. bei Unterstützungskassen,die lebenslänglichlau-

fende Leistungen gewähren:
a) das Deckungskapital für die laufenden Leistun-

gen nach der dem Gesetz als Anlage 3 beigefüg-
ten Tabelle,

b) in jedem Wirtschaftsjahr für jeden Leistungsan-
wärter,
aa) wenn die Kasse nur Invaliditätsversorgung

oder nur Hinterbliebenenversorgungge-
währt, jeweils 6 vom Hundert,

bb) wenn die Kasse Altersversorgung mit oder
ohne Einschluß von Invaliditätsversorgung
oder Hinterbliebenenversorgunggewährt,
25 vom Hundert

des Durchschnittsbetrags der von der Kasse im
WirtschaftsjahrgewährtenLeistungen.Hat die
Kasse noch keine Leistungen gewährt, so tritt an
die Stelle des in Satz 1 bezeichnetenDurch-
schnittsbetrags der durchschnittlicheHöchst-
betrag der jährlichen Leistungen, den die Lei-
stungsanwärter,die amSchlußdes Wirtschafts-
jahrs über 60 Jahre alt sind, oder deren Hinterblie-
bene erhalten können; hat eine Unterstützungs-
kasse keine über 60 Jahre alten Leistungsanwär-
ter, so treten an ihre Stelle die über 55 Jahre alten
Leistungsanwärter.Leistungsanwärterist jede
Person, die von der UnterstützungskasseLei-
stungenerhaltenkann;soweitdie Kasse Hinter-
bliebenenversorgunggewährt,giltals Leistungs-
anwärter die Person, deren Hinterbliebene die
Hinterbliebenenversorgungerhaltenkönnen,

c) den Betrag der Jahresprämie, den die Kasse an
einenVersichererzahlt,soweitsie sich dieMittel
für ihre LeistungendurchAbschluß einer Versi-
cherung verschafft; die Zuwendungen nach den
Buchstabena und b sind in diesemFall in dem
Verhältniszu vermindern,in demdie Leistungen
der Kasse durchdieVersicherunggedecktsind,

d) den Betrag,den die Kasse einemLeistungsan-
wärtervorEintrittdesVersorgungsfallsals Abfin-
dungfürkünftigeVersorgungsleistungengewährt
oderdensieaneinenanderenVersorgungsträger
zahlt, der eine ihr obliegendeVersorgungsver-
pflichtungübernommenhat; dieser Betrag ver-
mindertsich indenFällendes Buchstabensc um
denAnspruchgegendieVersicherung.

Zuwendungen nach den Buchstaben a und b dürfen
nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden,
wenn das Vermögen der Kasse ohne Berücksichti-
gung künftiger Kassenleistungenam Schluß des
Wirtschaftsjahrs das zulässige Kassenvermögen
übersteigt. Bei der Ermittlung des Vermögens der
Kasse ist der Grundbesitz mit dem Wert anzusetzen,
mitdemerbeieinerVeranlagungderKasse zurVer-
mögensteuerauf den Veranlagungszeitpunktanzu-
setzen wäre, der auf den Schluß des Wirtschafts-
jahrs folgt; das übrige Vermögen ist mit dem gemei-
nen Wert am Schluß des Wirtschaftsjahrs zu bewer-
ten. Zulässiges Kassenvermögen ist die Summe aus
dem Deckungskapital für alle am Schluß des Wirt-
schaftsjahrslaufendenLeistungennachderdemGe-
setzalsAnlage3 beigefügtenTabelleunddemAcht-
fachendernachBuchstabebabzugsfähigenZuwen-
dungen;soweitsich dieKasse dieMittelfürihreLei-
stungen durch Abschluß einer Versicherungver-
schafft,trittan die Stelle des Achtfachender nach
Buchstabe b zulässigen Zuwendungen der Anspruch
gegen die Versicherung. Gewähr eine Unterstüt-
zungskasse an Stelle von lebenslänglich laufenden
Leistungen eine einmalige Kapitalleistung, so gelten
10vomHundertderKapitalleistungals Jahresbetrag
einer lebenslänglichlaufendenLeistung;

stungengewähren,fürjedesWirtschaftsjahr0,2vom
HundertderLohn-undGehaltssummedesTrägerun-
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ternehmens, mindestens jedoch den Betrag der von
der Kasse in einem Wirtschaftsjahr erbrachten Lei-
stungen, soweit dieser Betrag höherist als die in den
vorangegangenen fünf Wirtschaftsjahren vorgenom-
menen Zuwendungen abzüglich der in dem gleichen
Zeitraum erbrachten Leistungen. Diese Zuwendun-
gen dürfen nicht als Betriebsausgaben abgezogen
werden, wenn das Vermögen der Kasse am Schluß
des Wirtschaftsjahrs 1 vom Hundert der durch-
schnittlichen jährlichen Lohn- und Gehaltssumme
der letzten drei Wirtschaftsjahre des Trägerunter-
nehmens übersteigt (zulässiges Kassenvermögen);
für die Bewertung des Vermögens der Kasse gilt
Nummer 1 Satz 5 entsprechend. Bei der Berechnung
der Lohn- und Gehaltssumme des Trägerunterneh-
mens sindLöhne und Gehälter von Personen, die von
der Kasse keine nicht lebenslänglich laufenden Lei-
stungen erhalten können, auszuscheiden.

Gewährt eine Kasse lebenslänglich laufende und nicht
lebenslänglich laufende Leistungen, so gelten die Num-
mern 1 und 2 nebeneinander. Leistet ein Trägerunter-
nehmen Zuwendungen an mehrere Unterstützungs-
kassen, so sind diese Kassen bei der Anwendung der
Nummern 1 und 2 als Einheit zu behandeln.
(2) Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1 sind von

demTrägerunternehmenindemWirtschaftsjahrals Be-
triebsausgaben abzuziehen, in dem sie geleistet wer-
den. Zuwendungen, die innerhalb eines Monats nach
Aufstellung oder Feststellung der Bilanz des Träger-
unternehmens für den Schluß eines Wirtschaftsjahrs
geleistet werden, können von dem Trägerunternehmen
noch für das abgelaufene Wirtschaftsjahr durch eine
Rückstellung gewinnmindernd berücksichtigt werden.
Übersteigen die in einem Wirtschaftsjahr geleisteten
Zuwendungen die nach Absatz 1 abzugsfähigen Beträ-
ge, so können die übersteigenden Beträge imWege der
Rechnungsabgrenzung auf die folgenden drei Wirt-
schaftsjahre vorgetragen und im Rahmen der für diese
Wirtschaftsjahre abzugsfähigen Beträge als Betriebs-
ausgaben behandelt werden.

(3) Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1 dürfen als
Betriebsausgaben nicht abgezogen werden, soweit die
Leistungen der Kasse, wenn sie vom Trägerunterneh-
men unmittelbar erbracht würden, bei diesem nicht be-
trieblichveranlaßtwären.

85
Gewinnbei Vollkaufleutenund bei bestimmten

anderenGewerbetreibenden
(1) Bei Gewerbetreibenden,die auf Grund gesetzli-

cher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen und
regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder die ohne eine
solche Verpflichtung Bücher führen und regelmäßig Ab-
schlüsse machen,ist für den Schluß des Wirtschafts-
jahrs das Betriebsvermögen anzusetzen (8 4 Abs. 1
Satz 1), das nach den handelsrechtlichen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung auszuweisen ist.

(2) Für immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens ist ein Aktivposten nur anzusetzen, wenn sie
entgeltlich erworben wurden.

(3) Als Rechnungsabgrenzungsposten sind nur anzu-
setzen

1. auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlußstich-
tag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach
diesem Tag darstellen;

2. auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschluß-
stichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit
nach diesem Tag darstellen.

Auf der Aktivseite sind ferner anzusetzen
1. als AufwandberücksichtigteZölle und Verbrauch-

steuern,soweitsie aufamAbschiußstichtagauszu-
weisende Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens
entfallen,

2. als AufwandberücksichtigteUmsatzsteuerauf am
AbschlußstichtagauszuweisendeAnzahlungen.
(4) DieVorschriftenüberdieEntnahmenunddie Ein-

lagen,über die Zulässigkeitder Bilanzänderung,über
die Betriebsausgaben, über die Bewertung und über die
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung
sind zu befolgen.

86
Bewertung

(1) Für die Bewertung der einzelnen Wirtschaftsgüter,
die nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 als Betriebsvermögen
anzusetzensind,giltdas Folgende:
1. Wirtschaftsgüterdes Anlagevermögens,die derAb-

nutzung unterliegen, sind mit den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten, vermindert um die Abset-
zungen für Abnutzung nach 8 7, anzusetzen. Ist der
Teilwertniedriger,so kanndieserangesetztwerden.
Teilwert ist der Betrag, den ein Erwerber des ganzen
Betriebs im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das
einzelneWirtschaftsgutansetzenwürde; dabei ist
davon auszugehen, daß der Erwerber den Betrieb
fortführt. Bei Wirtschaftsgütern, die bereits am
Schluß des vorangegangenenWirtschaftsjahrszum
Anlagevermögen des Steuerpflichtigen gehört ha-
ben, darf der Bilanzansatz nicht über den letzten
Bilanzansatz hinausgehen.

2. Andere als die in Nummer 1 bezeichneten Wirt-
schaftsgüter des Betriebs (Grund und Boden, Beteili-
gungen, Geschäfts- oder Firmenwert, Umlaufvermö-
gen) sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten anzusetzen. Statt der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten kann der niedrigere Teilwert
(Nummer1 Satz 3) angesetzt werden. Bei Wirt-
schaftsgütern, die bereits am Schluß des vorange-
gangenen Wirtschaftsjahrs zum Betriebsvermögen
gehörthaben,kann der Steuerpflichtigein den fol-
genden Wirtschaftsjahren den Teilwert auch dann
ansetzen, wenn er höher ist als der letzte Bilanzan-
satz; es dürfen jedoch höchstens die Anschaffungs-
oder Herstellungskosten angesetzt werden. Bei
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben ist auch der
Ansatz des höheren Teilwerts zulässig, wenn das
den Grundsätzen ordnungsmäßigerBuchführung
entspricht. -

3. Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer Anwen-
dung der Vorschriften der Nummer 2 anzusetzen.

4. Entnahmen des Steuerpflichtigen für sich, für seinen
Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke
sind mit dem Teilwert anzusetzen. Wird ein Wirt-
schaftsgut im unmittelbaren Anschluß an seine Ent-
nahme



a) einer nach 8 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteu-
ergesetzes von der Körperschaftsteuer befreiten
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse, die ausschließlichund unmittelbar
der Förderung wissenschaftlicher Zwecke oder
der Förderungder Erziehung,Volks- undBerufs-
bildung dient, oder
einerKörperschaft,Anstaltoder Stiftungdes öf-
fentlichen Rechts, die ausschließlich und unmit-
telbar der Förderung wissenschaftlicher Zwecke
oderderFörderungderErziehung,Volks- undBe-
rufsbildungdient,

unentgeltlich überlassen, so kann die Entnahme mit
dem Buchwert angesetzt werden. Satz2 gilt nicht für
die EntnahmevonNutzungenundLeistungen.

—[

5. EinlagensindmitdemTeilwertfür denZeitpunktder
Zuführung anzusetzen; sie sind jedoch höchstens
mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten an-
zusetzen, wenn das zugeführte Wirtschaftsgut
a) innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Zeitpunkt

der Zuführung angeschafft oder hergestellt wor-
den ist oder

b) einAnteilaneinerKapitalgesellschaftist undder
SteuerpflichtigeanderGesellschaftimSinnedes
817Abs.1beteiligtist;$ 17Abs.2Satz 2giltent-
sprechend.

Ist die Einlage ein abnutzbares Wirtschaftsgut, so
sinddieAnschaffungs-oderHerstellungskostenum
Absetzungen für Abnutzung zu kürzen, die auf den
Zeitraum zwischen der Anschaffung oder Herstellung
des Wirtschaftsguts und der Einlage entfallen. Ist die
Einlage ein Wirtschaftsgut, das vor der Zuführung
aus einem Betriebsvermögen. des Steuerpflichtigen
entnommen worden ist, so tritt an die Stelle der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten der Wert, mit
dem die Entnahme angesetzt worden ist, und an die
Stelledes ZeitpunktsderAnschaffungoderHerstel-
lung der Zeitpunkt der Entnahme.

6. Bei Eröffnung eines Betriebs ist Nummer 5 entspre-
chend anzuwenden.

7. Bei entgeltlichem Erwerb eines Betriebs sind die
Wirtschaftsgüter mitdemTeilwert, höchstens jedoch
mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten an-
zusetzen.

(2) Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von
abnutzbarenbeweglichenWirtschaftsgüterndes Anla-
gevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig
sind, können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung
in voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt werden,
wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, ver-
mindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag
($9 bAbs.1),fürdaseinzelneWirtschaftsgut800Deut-
sche Mark nicht übersteigen.Ein Wirtschaftsgut ist
einer selbständigen Nutzung nicht fähig, wenn es nach
seiner betrieblichen Zweckbestimmung nur zusammen
mit anderen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens
genutzt werden kann und die in den Nutzungszusam-
menhang eingefügten Wirtschaftsgüter technisch auf-
einanderabgestimmtsind.Dasgiltauch,wenndasWirt-
schaftsgut aus dem betrieblichen Nutzungszusammen-
hang gelöst und in einen anderen betrieblichen Nut-
zungszusammenhangeingefügtwerdenkann.Satz 1 ist
nur bei Wirtschaftsgütern anzuwenden, die unter Anga-
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be des Tages der Anschaffung oder Herstellung und der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten in einem be-
sonderen, laufend zu führenden Verzeichnis aufgeführt
sind.Das Verzeichnisbrauchtnichtgeführtzu werden,
wenndiese Angabenaus der Buchführungersichtlich
sind.

86a
Pensionsrückstellung

(1) Für eine Pensionsverpflichtung darf eine Rück-
stellung (Pensionsrückstellung) nur gebildet werden,
wenn
1. der PensionsberechtigteeinenRechtsanspruchauf

einmaligeoder laufendePensionsleistungenhat,
2. die Pensionszusage keinen Vorbehalt enthält, daß

diePensionsanwartschaftoderdiePensionsleistung
gemindert oder entzogen werden kann, oder ein sol-
cher Vorbehalt sich nur auf Tatbestände erstreckt,
bei deren Vorliegen nach allgemeinen Rechtsgrund-
sätzen unter Beachtung billigen Ermessens eine
Minderung oder ein Entzug der Pensionsanwart-
schaftoderder Pensionsleistungzulässig ist, und

3. die Pensionszusage schriftlich erteilt ist.
(2) Eine Pensionsrückstellung darf erstmals gebildet

werden
1. vor Eintritt des Versorgungsfalls für das Wirtschafts-

jahr, in dem die Pensionszusage erteilt wird, frühe-
stens jedoch für das Wirtschaftsjahr, bis zu dessen
Mitte der Pensionsberechtigte das 30. Lebensjahr
vollendet,

2. nach Eintritt des Versorgungsfalls für das Wirt-
schaftsjahr, in dem der Versorgungsfall eintritt.

(3) Eine Pensionsrückstellungdarf höchstens mit
dem Teilwert der Pensionsverpflichtung angesetzt wer-
den.Als TeilwerteinerPensionsverpflichtunggilt
1. vor Beendigung des Dienstverhältnisses des Pen-

sionsberechtigtender Barwert der künftigenPen-
sionsleistungen am Schluß des Wirtschaftsjahrs ab-
züglich des sich auf denselben Zeitpunkt ergeben-
denBarwertsbetragsmäßiggleichbleibenderJah-
resbeträge. Die Jahresbeträge sind so zu bemessen,
daß am Beginn des Wirtschaftsjahrs, in dem das
Dienstverhältnis begonnen hat, ihr Barwert gleich
dem Barwert der künftigen Pensionsleistungen ist;
diekünftigenPensionsleistungensinddabeimitdem
Betrag anzusetzen, der sich nach den Verhältnissen
am Bilanzstichtag ergibt. Es sind die Jahresbeträge
zugrunde zu legen, die vom Beginn des Wirtschafts-
jahrs, in dem das Dienstverhältnis begonnen hat, bis
zu dem in der Pensionszusage vorgesehenen Zeit-
punkt des Eintritts des Versorgungsfalls rechnungs-
mäßig aufzubringen sind. Erhöhungen oder Vermin-
derungender PensionsleistungennachdemSchluß
des Wirtschaftsjahrs, die hinsichtlich des Zeitpunkts
ihres Wirksamwerdens oder ihres Umfangs ungewiß
sind, sind bei der Berechnung des Barwerts der künf-
tigen Pensionsleistungen und der Jahresbeträge erst
zu berücksichtigen, wenn sie eingetreten sind. Wird
die Pensionszusage erst nach dem Beginn des
Dienstverhältnisses erteilt, so ist die Zwischenzeit
für die Berechnung der Jahresbeträge nur insoweit
als Wartezeit zu behandeln, als sie in der Pensions-
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zusage als solche bestimmt ist. Hat das Dienstver-
hältnis schon vor der Vollendung des 30. Lebens-
jahrs des Pensionsberechtigten bestanden, sogiltes
als zu Beginn des Wirtschaftsjahrs begonnen, bis zu
dessen Mitte der Pensionsberechtigtedas 30. Le-
bensjahr vollendet;

2. nach Beendigung des Dienstverhältnisses des Pen-
sionsberechtigten unter Aufrechterhaltung seiner
Pensionsanwartschaft oder nach Eintritt des Versor-
gungsfalls der Barwert der künftigen Pensionslei-
StungenamSchlußdesWirtschaftsjahrs;Nummer1
Satz 4 gilt sinngemäß,

Bei der Berechnung des Teilwerts der Pensionsver-
pflichtungsindeinRechnungszinsfußvon5,5vomHun-
dert und die anerkannten Regeln der Versicherungs-
mathematik anzuwenden.

(4) Eine Pensionsrückstellung darf in einem Wirt-
schaftsjahr höchstens um den Unterschied zwischen
demTeilwertderPensionsverpflichtungamSchlußdes
WirtschaftsjahrsundamSchlußdes vorangegangenen
Wirtschaftsjahrserhöhtwerden.IndemWirtschaftsjahr,
in demmitder BildungeinerPensionsrückstellungfrü-
hestensbegonnenwerdendarf(Erstjahr),darfdieRück-
stellung bis zur Höhe des Teilwerts der Pensionsver-
pflichtungamSchlußdesWirtschaftsjahrsgebildetwer-
den;dieseRückstellungkannaufdas Erstjahrunddie
beidenfolgendenWirtschaftsjahregleichmäßigverteilt
werden. Erhöht sich in einemWirtschaftsjahr gegenüber
demvorangegangenenWirtschaftsjahrder Barwertder
künftigen Pensionsleistungen ummehr als 25 vom Hun-
dert, so kann die für dieses Wirtschaftsjahrzulässige
Erhöhung der Pensionsrückstellung auf dieses Wirt-
schaftsjahrunddie beidenfolgendenWirtschaftsjahre
gleichmäßigverteilt werden. Am Schluß des Wirt-
schaftsjahrs, in dem das Dienstverhältnisdes Pen-
sionsberechtigten unter Aufrechterhaltung seiner Pen-
sionsanwartschaftendetoderderVersorgungsfallein-
tritt,darf die Pensionsrückstellungstets bis zur Höhe
des Teilwerts der Pensionsverpflichtung gebildet wer-
den;diefürdiesesWirtschaftsjahrzulässigeErhöhung
derPensionsrückstellungkannaufdiesesWirtschafts-
jahr unddie beidenfolgendenWirtschaftsjahregleich-
mäßig verteilt werden.

(5) Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend, wenn
der Pensionsberechtigtezu dem Pensionsverpflichte-
ten in einem anderen Rechtsverhältnis als einem
Dienstverhältnissteht.

86b
Gewinn aus der Veräußerung
bestimmterAnlagegüter

(1) Steuerpflichtige, die

GrundundBoden,
Aufwuchs auf oder Anlagen imGrund und Boden mit
demdazugehörigenGrund und Boden,wenn der Auf-
wuchs oderdie Anlagenzu einemland- undforstwirt-
schaftlichenBetriebsvermögengehören,
Gebäude,
abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter mit einer be-
triebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von mindestens 25
Jahren, \

Schiffe,
Anteilean Kapitalgesellschaftenoder
imZusammenhangmiteinerBetriebsumstellungleben-
des Inventarland- undforstwirtschaftlicherBetriebe
veräußern,könnenimWirtschaftsjahrderVeräußerung
von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten der in
Satz 2 bezeichnetenWirtschaftsgüter,die im Wirt-
schaftsjahrder Veräußerungangeschafftoder herge-
stelltwordensind,einenBetragbiszurHöhedesbeider
VeräußerungentstandenenGewinnsabziehen.DerAb-
zug ist zulässig bei den Anschaffungs-oder Herstel-
lungskosten von
1. abnutzbarenbeweglichenWirtschaftsgütern,
2. GrundundBoden,

soweitderGewinnbeiderVeräußerungvonGrund
und Boden entstanden ist,

3. AufwuchsaufoderAnlagenimGrundundBodenmit
demdazugehörigenGrundundBoden,wennderAuf-
wuchsoderdieAnlagenzueinemland-undforstwirt-
schaftlichenBetriebsvermögengehören,

soweit der Gewinn bei der Veräußerung von Grund
und Boden oder der Veräußerungvon Aufwuchs
aufoderAnlagenimGrundundBodenmitdemda-
zugehörigenGrundundBodenentstandenist,

soweitderGewinnbeiderVeräußerungvonGrund
und.Boden, von Aufwuchs auf oder Anlagen im
Grundund BodenmitdemdazugehörigenGrund
und Boden, von Gebäuden oder von Anteilen an
Kapitalgesellschaftenentstandenist, oder

soweitderGewinnbeiderVeräußerungvonAntei-
len an Kapitalgesellschaftenentstandenist und
derBundesministerfürWirtschaftimBenehmen
mitdemBundesministerderFinanzenunddervon
der LandesregierungbestimmtenStelle beschei-
nigt hat, daß der Erwerb der Anteile unter Berück-
sichtigungderVeräußerungderAnteilevolkswirt-
schaftlich besonders förderungswürdig und geeig-
net ist, die Unternehmensstruktureines Wirt-
schaftszweigszu verbessernoder einer breiten
Eigentumsstreuung zu dienen.

DerAnschaffungoderHerstellungvonGebäudenoder
SchiffenstehtihreErweiterung,ihrAusbauoderihrUm-
baugleich.DerAbzugist indiesemFallnurvondemAuf-
wandfürdieErweiterung,denAusbauoderdenUmbau
der Gebäudeoder Schiffezulässig.
(2)GewinnimSinnedesAbsatzes1Satz 1istderBe-

trag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug der
VeräußerungskostendenBuchwertübersteigt,mitdem
das veräußerteWirtschaftsgutimZeitpunktder Veräu-
Berunganzusetzengewesen wäre. Buchwert ist der
Wert, mit dem ein Wirtschaftsgut nach $ 6 anzusetzen
ist,

(3) Soweit Steuerpflichtige den Abzug nach Absatz 1
nicht vorgenommen haben, können sie im Wirtschafts-
jahr der Veräußerung eine den steuerlichen Gewinn
mindernde Rücklage bilden. Bis zur Höhe dieser Rück-
lage können sie von den Anschaffungs- oder Herstel-
lungskostender in Absatz 1 Satz 2 bezeichnetenWirt-



schaftsgüter, die in den folgenden zwei Wirtschaftsjah-
ren angeschafft oder hergestellt worden sind, im Wirt-
schaftsjahr ihrer Anschaffung oder Herstellung einen
Betragabziehen;bei demAbzuggeltendie Einschrän-
kungen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 2 bis 5 sowie Ab-
satz 1 Sätze 3 und4 entsprechend.Die Frist vonzwei
Jahren verlängert sich bei neu hergestellten Gebäuden
und Schiffen auf vier Jahre, wenn mit ihrer Herstellung
vor dem Schluß des zweiten auf die Bildung der Rück-
lage folgenden Wirtschaftsjahrs begonnen worden ist.
Die Rücklage ist in Höhe des abgezogenen Betrags
gewinnerhöhend aufzulösen. Ist eine Rücklage am
Schluß des zweiten auf ihre BildungfolgendenWirt-
schaftsjahrs noch vorhanden, so ist sie in diesem Zeit-
punkt gewinnerhöhend aufzulösen, soweit nicht ein Ab-
zug von den Herstellungskosten von Gebäuden oder
Schiffen in Betracht kommt,mitderen Herstellung bis zu
diesem Zeitpunkt begonnen worden ist; ist die Rücklage
amSchlußdes viertenauf ihreBildungfolgendenWirt-
schaftsjahrs noch vorhanden, so ist sie in diesem Zeit-
punkt gewinnerhöhend aufzulösen. Eine Rücklage ist
nur zulässig, wenn in der handelsrechtlichen Jahresbi-
lanz ein entsprechender Passivposten in mindestens
gleicherHöheausgewiesenwird.
(4) VoraussetzungfürdieAnwendungderAbsätze1

und3 ist, daß
1. derSteuerpflichtigedenGewinnnach84Abs.1oder

& 5 ermittelt,
2. die veräußerten Wirtschaftsgüter im Zeitpunkt der

Veräußerung mindestens sechs Jahre ununterbro-
chen zum Anlagevermögen einer inländischen Be-
triebsstätte gehört haben; die Frist von sechs Jahren
entfällt für lebendes Inventarland- und forstwirt-
schaftlicher Betriebe,

93.die angeschafften oder hergestellten Wirtschafts-
güter zum Anlagevermögen einer inländischen Be-
triebsstättegehören,

4. der bei der Veräußerung entstandene Gewinn bei der
Ermittlung des im Inland steuerpflichtigen Gewinns
nicht außer Ansatz bleibt und

5. derAbzugnachAbsatz 1 unddieBildungundAuflö-
sungderRücklagenachAbsatz3 inderBuchführung
verfolgtwerdenkönnen.

Der Abzug nach den Absätzen 1 und 3 ist bei Wirt-
schaftsgütern, die zu einem land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieb gehören oder der selbständigen Arbeit
dienen, nicht zulässig, wenn der Gewinn bei der Ver-
äußerung von Wirtschaftsgütern eines Gewerbe-
betriebs entstanden ist.

(5) Ist von den Anschaffungs-oder Herstellungsko-
sten eines Wirtschaftsguts ein Betrag nach Absatz 1
odernachAbsatz 3 abgezogenworden,so giltderver-
bleibende Betrag als Anschaffungs- oder Herstellungs-
kostendes Wirtschaftsguts.

86cC
Gewinn aus der Veräußerung von Grund und Boden,
Gebäudensowie von Aufwuchsauf oder Anlagen
im Grund und Boden bei der Ermittlung des Gewinns
nach8 4 Abs. 3 oder nachDurchschnittsätzen

(1) 86b mit Ausnahme des 8 6b Abs. 4 Nr. 1 ist mit
der folgenden Maßgabe entsprechendanzuwenden,
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wenn der Gewinn nach 8 4 Abs. 3 oder die Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft nach Durchschnittsätzen er-
mittelt werden:
1. DerAbzugnach$ 6b Abs. 1 und3 ist nurzulässig,

soweit der Gewinn entstanden ist bei der Veräuße-
rungvon
Grund und Boden,
"Gebäudenoder
AufwuchsaufoderAnlagenimGrundundBodenmit
demdazugehörigen Grund und Boden, wenn der Auf-
wuchsoderdieAnlagenzueinemland-undforstwirt-
schaftlichen Betriebsvermögen gehören.

2. Soweit nach $ 6b Abs. 3 eine Rücklage gebildet
werden kann, ist ihre Bildung als Betriebsausgabe
(Abzug) und ihre Auflösung als Betriebseinnahme
(Zuschlag) zu behandeln.

(2)VoraussetzungfürdieAnwendungdesAbsatzes1
ist, daß die Wirtschaftsgüter, bei denen ein Abzug von
denAnschaffungs-oderHerstellungskostenvorgenom-
men worden ist, in besondere, laufend zu führende Ver-
zeichnisseaufgenommenwerden.In den Verzeichnis-
sen sind der Tag der Anschaffung oder Herstellung, die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, der Abzug
nach 8 6b Abs. 1 und 3 in Verbindung mit Absatz 1, die
AbsetzungenfürAbnutzung,dieAbschreibungensowie
dieBeträgenachzuweisen,dienach$ 6 bAbs.3 inVer-
bindungmitAbsatz 1 Nr.2 als Betriebsausgaben(Ab-
zug) oder Betriebseinnahmen (Zuschlag) behandelt
wordensind.

$7
Absetzungfür Abnutzungoder Substanzverringerung
(1) Bei Wirtschaftsgütern, deren Verwendung oder

Nutzung durch den Steuerpflichtigen zur Erzielung von
Einkünftensich erfahrungsgemäßauf einen Zeitraum
vonmehralseinemJahr erstreckt,istjeweilsfüreinJahr
der Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten ab-
zusetzen,der bei gleichmäßigerVerteilungdieser Ko-
sten auf die Gesamtdauer der Verwendung oder Nut-
zung auf ein Jahr entfällt (Absetzung für Abnutzung in
gleichen Jahresbeträgen). Die Absetzung bemißt sich
hierbeinachder betriebsgewöhnlichenNutzungsdauer
des Wirtschaftsguts. Bei beweglichen Wirtschaftsgü-
terndes Anlagevermögens,beidenenes wirtschaftlich
begründet ist, die Absetzung für Abnutzung nach Maß-
gabe der Leistung des Wirtschaftsguts vorzunehmen,
kann der Steuerpflichtige dieses Verfahren statt der Ab-
setzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen an-
wenden,wennerdenaufdaseinzelneJahr entfallenden
Umfangder Leistungnachweist.Absetzungenfür au-
BergewöhnlichetechnischeoderwirtschaftlicheAbnut-
zungsind zulässig.

(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögenskann der Steuerpflichtigestatt der Abset-
zung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen die Ab-
setzungfürAbnutzungin fallendenJahresbeträgenbe-
messen. Die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jah-
resbeträgen kann nach einem unveränderlichen Hun-
dertsatz vom jeweiligenBuchwert (Restwert) vorge-
nommen werden; der dabei anzuwendende Hundertsatz
darf höchstensdas Zweieinhalbfachedes bei der Ab-
setzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen in
BetrachtkommendenHundertsatzesbetragenund25
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vom Hundert nicht übersteigen. Durch Rechtsverord-
nung kann die Anwendung anderer Verfahren der Ab-
setzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen zu-
gelassen werden, wenn sich danach für das erste Jahr
der Nutzung und für die ersten drei Jahre der Nutzung
insgesamt nicht höhere Absetzungen für Abnutzung als
bei dem in Satz 2 bezeichneten Verfahren ergeben. Bei
Wirtschaftsgütern,beidenendieAbsetzungfürAbnut-
zung in fallenden Jahresbeträgen bemessen wird, sind
Absetzungen für außergewöhnliche technische oder
wirtschaftliche Abnutzung nicht zulässig. Vorausset-
zung für die Anwendung der Sätze 1 bis 4 ist, daß über
die Wirtschaftsgüter, bei denen die Absetzung für Ab-
nutzung in fallenden Jahresbeträgen bemessen wird,
durch Rechtsverordnung zu bestimmende Aufzeichnun-
gen geführt werden.

(3) Der Übergang von der Absetzung für Abnutzung in
fallenden Jahresbeträgen zur Absetzung für Abnutzung
in gleichen Jahresbeträgen ist zulässig. In diesem Fall
bemißt sich die Absetzung für Abnutzung vom Zeitpunkt
des Übergangsan nachdemdannnoch vorhandenen
Restwert und der Restnutzungsdauer des einzelnen
Wirtschaftsguts. Der Übergang von der Absetzung für
Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen zur Absetzung
fürAbnutzungin fallendenJahresbeträgenist nichtzu-
lässig.

(4) Bei Gebäuden sind abweichend von Absatz 1 als
AbsetzungfürAbnutzungdiefolgendenBeträgebis zur
vollen Absetzung abzuziehen:
1. bei Gebäuden, die nach dem 31. Dezember 1924

fertiggestellt worden sind, jährlich 2 vom Hundert,
2. bei Gebäuden,die vor dem1. Januar 1925

fertiggestellt worden sind, jährlich 2,5 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Beträgt die
tatsächliche Nutzungsdauer eines Gebäudes in den
Fällen der Nummer 1weniger als 50 Jahre, in den Fällen
der Nummer 2 weniger als 40 Jahre, so können an Stelle
derAbsetzungennachSatz 1diedertatsächlichenNut-
zungsdauer entsprechenden Absetzungen für Abnut-
zung vorgenommen werden. Die Vorschrift des Absat-
zes 1 letzter Satz bleibt unberührt.

(5) Bei Gebäuden, die vom Steuerpflichtigen herge-
stelltoderbis zumEndedes Jahres der Fertigstellung
angeschafftwordensind,könnenabweichendvonAb-
satz4 als Absetzungfür Abnutzungdie folgendenBe-
träge abgezogen werden:
imJahr der FertigstellungoderAnschaffung
und in den folgenden 11 Jahren

jeweils 3,5 vomHundert,
in dendarauffolgenden20 Jahren

jeweils 2_ vomHundert,
in den darauffolgenden 18 Jahren

jeweils 1 vomHundert
der Herstellungskosten oder der Anschaffungskosten.
Im Fall der Anschaffungist Satz1 nur anzuwenden,
wenn der Hersteller für das veräußerte Gebäude weder
AbsetzungenfürAbnutzungnachSatz 1 vorgenommen
noch erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibun-
gen in Anspruch genommen hat.

(5a) Die Absätze 4 und 5 sind auf Gebäudeteile, die
selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind, so-

wie auf Eigentumswohnungen und auf im Teileigentum
stehende Räume entsprechend anzuwenden.

(6) Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen und an-
deren Betrieben, die einen Verbrauch der Substanz mit
sich bringen, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden;
dabeisindAbsetzungennachMaßgabedes Substanz-
verzehrs zulässig (Absetzung für Substanzverringe-
rung).

87a
GemeinsameVorschriftenfür erhöhteAbsetzungen

und Sonderabschreibungen
(1) Werden in dem Zeitraum, in dem bei einem Wirt-

schaftsgut erhöhte Absetzungen oder Sonderabschrei-
bungen in Anspruch genommen werden können (Be-
günstigungszeitraum), nachträgliche Herstellungsko-
stenaufgewendet,so bemessensichvomJahr derEnt-
stehung der nachträglichen Herstellungskosten an bis
zum Ende des Begünstigungszeitraums die Absetzun-
gen für Abnutzung, erhöhten Absetzungen und Sonder-
abschreibungennach den umdie nachträglichenHer-
stellungskosten erhöhten Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten. Entsprechendes gilt für nachträgliche An-
schaffungskosten.

(2) KönnenbeieinemWirtschaftsguterhöhteAbset-
zungen oder Sonderabschreibungen bereits für Anzah-
lungen auf Anschaffungskosten oder für Teilherstel-
lungskosten in Anspruch genommen werden, so sind
dieVorschriftenübererhöhteAbsetzungenundSonder-
abschreibungen mit der Maßgabe anzuwenden, daß an
die Stelle der Anschaffungs-oder Herstellungskosten
die Anzahlungen auf Anschaffungskosten oder die Teil-
herstellungskosten und an die Stelle des Jahres der An-
schaffung oder Herstellung das Jahr der Anzahlung oder
Teilherstellung treten. Nach Anschaffung oder Herstel-
lung des Wirtschaftsgutssind erhöhte Absetzungen
oder Sonderabschreibungen nur zulässig, soweit sie
nichtbereitsfür Anzahlungenauf Anschaffungskosten
oder für Teilherstellungskosten in Anspruch genommen
worden sind. Anzahlungen auf Anschaffungskosten
sind im Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung aufgewen-
det. Werden Anzahlungen auf Anschaffungskosten
durchHingabeeinesWechselsgeleistet,so sind sie in
dem Zeitpunkt aufgewendet, in dem dem Lieferanten
durchDiskontierungoderEinlösungdesWechselsdas
Geldtatsächlichzufließt.Entsprechendesgilt,wennan
Stelle von Geld ein Scheck hingegeben wird.
(3) Bei Wirtschaftsgütern,bei denenerhöhteAbset-

zungen in Anspruch genommen werden, müssen in je-
demJahr desBegünstigungszeitraumsmindestensAb-
setzungen in Höhe der Absetzungen für Abnutzung nach
8 7 Abs. 1 oder4 berücksichtigtwerden.
(4) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern, bei denen

Sonderabschreibungen in Anspruch genommen wer-
den, sind die Absetzungen für Abnutzung nach 8 7
Abs. 1 vorzunehmen.
(5) Liegenbei einemWirtschaftsgutdie Vorausset-

zungen für die Inanspruchnahme von erhöhten Abset-
zungenoderSonderabschreibungenaufGrundmehre-
rer Vorschriften vor, so dürfen erhöhte Absetzungen
oderSonderabschreibungennuraufGrundeinerdieser
Vorschriftenin Anspruchgenommenwerden.



(6) Erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibun-
gen sind bei der Prüfung, ob die in 8 141 Abs. 1 Nr. 4 und
5 der Abgabenordnung bezeichneten Buchführungs-
grenzen überschritten sind, nicht zu berücksichtigen.

(7) Ist ein Wirtschaftsgut mehreren Beteiligten zuzu-
rechnen und sind die Voraussetzungen für erhöhte Ab-
setzungen oder Sonderabschreibungen nur bei einzel-
nen Beteiligten erfüllt, so dürfen die erhöhten Absetzun-
gen und Sonderabschreibungen nur anteilig für diese
Beteiligtenvorgenommenwerden.DieerhöhtenAbset-
zungen oder Sonderabschreibungen dürfen von den Be-
teiligten, bei denen die Voraussetzungen dafür erfüllt
sind, nur einheitlich vorgenommen werden.

(8) Erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibun-
gen sind bei Wirtschaftsgütern, die zu einem Betriebs-
vermögen gehören, nur zulässig, wenn sie in ein beson-
deres, laufend zu führendes Verzeichnis aufgenommen
werden, das den Tag der Anschaffung oder Herstellung,
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die be-
triebsgewöhnliche Nutzungsdauer und die Höhe der
jährlichen Absetzungen für Abnutzung, erhöhten Abset-
zungenund Sonderabschreibungenenthält.Das Ver-
zeichnis braucht nicht geführt zu werden, wenn diese
Angaben aus der Buchführung ersichtlich sind.

87b
Erhöhte Absetzungen für Einfamilienhäuser,

Zweifamilienhäuserund Eigentumswohnungen
(1) Bei im Inland belegenen Einfamilienhäusern, Zwei-

familienhäusern und Eigentumswohnungen, die zu mehr
als 66?/3 vom Hundert Wohnzwecken dienen, kann ab-
weichendvon$ 7 Abs. 4 und5 derBauherrimJahr der
Fertigstellung und in den sieben folgenden Jahren je-
weils bis zu 5 vom Hundert der Herstellungskosten oder
ein Erwerber im Jahr der Anschaffung und in den sieben
folgendenJahren jeweilsbis zu 5 vomHundertderAn-
schaffungskosten absetzen. Nach Ablauf dieser acht
Jahre sind als Absetzung für Abnutzung bis zur vollen
Absetzungjährlich2,5 vomHundertdes Restwerts
abzuziehen;$ 7 Abs.4 Satz 2 giltentsprechend.Über-
steigen die Herstellungskosten oder die Anschaffungs-
kostenbeieinemEinfamilienhausodereinerEigentums-
wohnung 150 000 Deutsche Mark, bei einem Zweifami-
lienhaus 200 000 Deutsche Mark, bei einem Anteil an
einem dieser Gebäude oder einer Eigentumswohnung
denentsprechendenTeil von 150000 DeutscheMark
oder von 200 000 Deutsche Mark, so ist auf den über-
steigendenTeil der Hersteilungskostenoder der An-
schaffungskosten $ 7 Abs. 4 anzuwenden. Satz 1 ist
nicht anzuwenden, wenn der Steuerpflichtige das Einfa-
milienhaus, Zweifamilienhaus, die Eigentumswohnung
oder einen Anteil an einem dieser Gebäude oder an
einerEigentumswohnung
1. von seinem Ehegatten anschafft und bei den Ehegat-

ten die Voraussetzungen des 8 26 Abs. 1 vorliegen;
2. anschafft und im zeitlichen Zusammenhang mit der

Anschaffung an den Veräußerer ein Einfamilienhaus,
ZweifamilienhausodereineEigentumswohnungoder
einen Anteil an einem dieser Gebäude oder an einer
Eigentumswohnungveräußert;das gilt auch, wenn
das veräußerteGebäude,dieveräußerteEigentums-
wohnung oder der veräußerte Anteil dem Ehegatten
des Steuerpflichtigen zuzurechnen war und bei den
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Ehegatten imZeitpunkt der Anschaffung und imZeit-
punkt der Veräußerung die Voraussetzungen des
8 26 Abs. 1 vorliegen;

3. nach einer früheren Veräußerung durch ihn wieder
anschafft; das gilt auch, wenn das Gebäude, die
Eigentumswohnung oder der Anteil im Zeitpunkt der
früherenVeräußerungdem Ehegattendes Steuer-
pflichtigen zuzurechnen war und bei den Ehegatten
dieVoraussetzungendes $ 26 Abs. 1 vorliegen.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Herstellungsko-

sten, die für Ausbauten und Erweiterungen an einem
Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder an einer Eigen-
tumswohnung aufgewendet worden sind, wenn das Ein-
familienhaus, Zweifamilienhaus oder die Eigentums-
wohnung vor dem 1. Januar 1964 fertiggestellt und nicht
nach dem 31. Dezember 1976 angeschafft worden ist.
WeitereVoraussetzungist, daßdas Gebäudeoderdie
Eigentumswohnung im Inland belegen ist und die ausge-
bauten oder neu hergestellten Gebäudeteile zumehr als
80 vomHundert Wohnzwecken dienen. Nach Ablauf des
Zeitraums, in dem nach Satz 1 erhöhte Absetzungen
vorgenommenwerdenkönnen,istderRestwertdenAn-
schaffungs- oder Herstellungskostendes Gebäudes
oderdeman derenStelletretendenWert hinzuzurech-
nen; die weiteren Absetzungen für Abnutzung sind ein-
heitlich für das gesamte Gebäude nach dem sich hier-
nach ergebenden Betrag und dem für das Gebäude
maßgebenden Hundertsatz zu bemessen.

(3) Der Bauherr kann erhöhte Absetzungen, die er im
Jahr der Fertigstellung und in den zwei folgenden Jahren
nicht ausgenutzt hat, bis zum Ende des dritten auf das
Jahr der FertigstellungfolgendenJahres nachholen.
Nachträgliche Herstellungskosten, die bis zum Ende
des drittenauf das Jahr der Fertigstellungfolgenden
Jahres entstehen, können abweichend von $ 7a Abs. 1
vom Jahr ihrer Entstehung an so behandelt werden, als
wären sie bereits im ersten Jahr des Begünstigungs-
zeitraumsentstanden.DieSätze 1 und2 geltenfürden
Erwerber eines Einfamilienhauses, eines Zweifamilien-
hausesodereinerEigentumswohnungundbeiAusbau-
ten und Erweiterungen im Sinne des Absatzes 2 ent-
sprechend.
(4) Zum Gebäude gehörende Garagen sind ohne

Rücksicht auf ihre tatsächliche Nutzung als Wohnzwek-
ken dienend zu behandeln, soweit in ihnen nicht mehr
als ein Personenkraftwagenfür jede in demGebäude
befindliche Wohnung untergestellt werden kann. Räume
für die Unterstellung weiterer Kraftwagen sind stets als
nichtWohnzweckendienendzu behandeln.
(5) ErhöhteAbsetzungennachdenAbsätzen1und2

kann der Steuerpflichtige nur für ein Einfamilienhaus
oderfüreinZweifamilienhausoderfüreineEigentums-
wohnung oder für den Ausbau oder die Erweiterung
eines Einfamilienhauses,eines Zweifamilienhauses
oder einer Eigentumswohnungin Anspruch nehmen.
Ehegatten,bei denen die Voraussetzungendes $ 26
Abs. 1 vorliegen, können erhöhte Absetzungen nach
denAbsätzen1 und2 für insgesamtzweider in Satz 1
bezeichnetenGebäude, Eigentumswohnungen,Aus-
bauten oder Erweiterungen in Anspruch nehmen. Den
erhöhten Absetzungen nach den Absätzen 1 und 2 ste-
hen die erhöhten Absetzungen nach 8 7b in der jewei-
ligen Fassung ab Inkrafttreten des Gesetzes vom
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16.Juni 1964(BGBI.1S.353)undnach8 15Abs.1bis4
des Berlinförderungsgesetzes in der Fassung des Ge-
setzes vom 11. Juli 1977 (BGBI.1S. 1213) gleich. Ist das
Einfamilienhaus, das Zweifamilienhaus oder die Eigen-
tumswohnung (Erstobjekt) dem Steuerpflichtigen nicht
bis zumAblaufdes Begünstigungszeitraumszuzurech-
nen, so kann der Steuerpflichtige abweichend von den
Sätzen 1 bis 3 erhöhte Absetzungen bei einem weiteren
Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder einer weiteren
Eigentumswohnung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1
(Folgeobjekt) in Anspruch nehmen, wenn er das Folge-
objekt innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren vor
und drei Jahren nach Ablauf des Veranlagungszeit-
raums, in dem ihm das Erstobjekt letztmals zugerechnet
worden ist, anschafft oder herstellt; Entsprechendes gilt
bei einemAusbau odereinerErweiterungeines Einfa-
milienhauses, Zweifamilienhauses oder einer Eigen-
tumswohnung. Im Fall des Satzes 4 ist der Begünsti-
gungszeitraum für das Folgeobjekt um die Anzahl der
Veranlagungszeiträume zu kürzen, in denen das Erst-
objekt dem Steuerpflichtigen zugerechnet worden ist;
hat der Steuerpflichtigedas Folgeobjektin einemVer-
anlagungszeitraum, in dem ihm das Erstobjekt noch zu-
zurechnenist, hergestelltoder angeschafftoder einen
Ausbau oder eine Erweiterung vorgenommen, so be-
ginnt der Begünstigungszeitraum für das Folgeobjekt
abweichend von Absatz 1mit Ablauf des Veranlagungs-
zeitraums,indemdas ErstobjektdemSteuerpflichtigen
letztmalszugerechnetwordenist.
(6) Ist ein Einfamilienhaus, ein Zweifamilienhaus oder

eine Eigentumswohnung mehreren Steuerpflichtigen
zuzurechnen, so ist Absatz 5 mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß der Anteil des Steuerpflichtigen an einem
dieser Gebäude oder an einer Eigentumswohnung
einem Einfamilienhaus, einem Zweifamilienhaus oder
einerEigentumswohnunggleichsteht;Entsprechendes
gilt bei dem Ausbau oder der Erweiterung von Einfami-
lienhäusern,ZweifamilienhäusernoderEigentumswoh-
nungen, die mehreren Steuerpflichtigen zuzurechnen
sind.Satz 1 ist nichtanzuwenden,wenneinEinfamilien-
haus, ein Zweifamilienhausoder eine Eigentumswoh-
nungausschließlichdemSteuerpflichtigenundseinem
Ehegatten zuzurechnen ist und bei den Ehegatten die
Voraussetzungendes $ 26 Abs. 1 vorliegen.

(7) Der Bauherr von Kaufeigenheimen, Trägerklein-
siedlungenundKaufeigentumswohnungenkannabwei-
chend von Absatz 5 für alle von ihm erstellten Kauf-
eigenheime, Trägerkleinsiedlungenund Kaufeigen-
tumswohnungen im Jahr der Fertigstellung und im fol-
gendenJahr erhöhteAbsetzungenbis zu jeweils5 vom
Hundert vornehmen.

(8) Bei Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern und
Eigentumswohnungen, die nach dem 31. Dezember
1976 und vor dem 15.Juli 1977 angeschafftworden
sind, gilt folgendes:
1. Anstelle der Absätze 1,3 und 5 können die Vorschrif-

tendes $ 7b in denbisherigenFassungenoderdes
8.54 weiterangewendetwerden.

2. Absatz 2 ist mitder Maßgabeanzuwenden,daß an
die Stelle des 31. Dezember 1976 der 15. Juli 1977
tritt.HatderErwerbererhöhteAbsetzungennachAb-
satz 1 in Anspruch genommen, ist Absatz 2 nicht an-
zuwenden.

87cC
(weggefallen)

87d
Erhöhte Absetzungen für Wirtschaftsgüter,

die demUmweltschutzdienen
(1) Bei abnutzbaren beweglichen und unbeweglichen

Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, bei denen die
Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen und die
nach dem 31. Dezember 1974 und vor dem 1. Januar
1991angeschafftoderhergestelltwordensind,können
abweichendvon8 7 imWirtschaftsjahrderAnschaffung
oderHerstellungbis zu 60 vomHundertundin denfol-
genden Wirtschaftsjahren bis zur vollen Absetzung je-
weils bis zu 10 vomHundertder Anschaffungs-oder
Herstellungskosten abgesetzt werden. Nicht in An-
spruch genommene erhöhte Absetzungen können
nachgeholt werden. Nachträgliche Anschaffungs- oder
Herstellungskosten,die vor dem1. Januar 1991 ent-
standensind, könnenabweichendvon $ 7a Abs. 1 so
behandeltwerden,als wärensie imWirtschaftsjahrder
Anschaffung oder Herstellung entstanden.

(2) DieerhöhtenAbsetzungennachAbsatz1 können
nur in Anspruch genommen werden, wenn

1. die Wirtschaftsgüterin einem im Inlandbelegenen
Betrieb des Steuerpflichtigenunmittelbarund zu
mehr als 70 vom Hundert dem Umweltschutz dienen
und

2. die von der Landesregierung bestimmte Stelle be-
scheinigt,daß
a) die Wirtschaftsgüterzu dem in Nummer1 be-

zeichnetenZweck bestimmtund geeignet sind
und

b) die Anschaffung oder Herstellung der Wirt-
schaftsgüter imöffentlichen Interesse erforderlich
ist.

(3) Die WirtschaftsgüterdienendemUmweltschutz,
wenn sie dazu verwendet werden,

1. a) den Anfall von Abwasser oder
b) SchädigungendurchAbwasser oder
c) Verunreinigungender Gewässer durch andere

Stoffeals Abwasseroder
d) Verunreinigungen der Luft oder
e) Lärmoder Erschütterungen
zu verhindern,zu beseitigenoderzu verringernoder

2. Abfälle nach den Grundsätzendes Abfallbeseiti-
Qungsgesetzes zu beseitigen.

DieAnwendungdes Satzes 1 ist nichtdadurchausge-
schlossen,daßdieWirtschaftsgüterzugleichfürZwek-
ke des innerbetrieblichenUmweltschutzesverwendet
werden.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auf nach dem 31. Dezem-
ber 1974 und vor dem 1. Januar 1991 entstehende
nachträgliche Herstellungskosten bei Wirtschaftsgü-
tern, die dem Umweltschutzdienen und die vor dem
1. Januar 1975 angeschafft oder hergestellt worden
sind,mitderMaßgabeentsprechendanzuwenden,daß



imWirtschaftsjahr der Fertigstellung der nachträglichen
Herstellungsarbeiten erhöhte Absetzungen bis zur vol-
len Höhe der nachträglichen Herstellungskosten vorge-
nommen werden können. Das gleiche gilt, wenn bei
Wirtschaftsgütern, die nicht dem Umweltschutz dienen,
nachträgliche Herstellungskosten nach dem 31. De-
zember 1974 und vor dem 1. Januar 1991 dadurch ent-
stehen, daß ausschließlich aus Gründen des Umwelt-
schutzes Veränderungen vorgenommen werden.

(5) Die erhöhten Absetzungen nach Absatz 1 können
bereits für Anzahlungenauf Anschaffungskostenund
für Teilherstellungskosten in Anspruch genommen wer-
den. $ 7a Abs. 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß
die Summe der erhöhten Absetzungen 60 vom Hundert
der bis zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahrs insge-
samt aufgewendeten Anzahlungen oder Teilherstel-
lungskostennicht übersteigendarf.Satz 1 gilt in den
Fällen des Absatzes 4 sinngemäß.

(6) Die erhöhten Absetzungen nach den Absätzen 1
bis 5 werden unter der Bedingung gewährt, daß die Vor-
aussetzung des Absatzes 2 Nr. 1
1. in den Fällen des Absatzes 1 mindestens fünf Jahre

nach der Anschaffungoder Herstellungder Wirt-
schaftsgüter,

2. indenFällendesAbsatzes4 Satz 1mindestensfünf
Jahre nach Beendigung der nachträglichen Herstel-
lungsarbeiten

erfüllt wird.

(7) Steuerpflichtige,die nach dem 31. Dezember
1974 und vor dem 1. Januar 1991 durch Hingabe eines
Zuschusses zur Finanzierungder Anschaffungs-oder
HerstellungskostenvonabnutzbarenWirtschaftsgütern
im Sinne des Absatzes 2 ein Recht auf Mitbenutzung
dieserWirtschaftsgütererwerben,könnenbei diesem
Recht abweichend von 8 7 erhöhte Absetzungen nach
MaßgabedesAbsatzes 1oder4 Satz 1vornehmen.Die
erhöhtenAbsetzungenkönnennurinAnspruchgenom-
menwerden,wennder Empfänger
1. denZuschußunverzüglichundunmittelbarzurFinan-

zierung der Anschaffung oder Herstellung der Wirt-
schaftsgüter oder der nachträglichen Herstellungs-
arbeitenbei denWirtschaftsgüternverwendetund

2. demSteuerpflichtigenbestätigt,daßdieVorausset-
zung der Nummer 1 vorliegt und daß für die Wirt-
schaftsgüter oder die nachträglichen Herstellungs-
arbeiteneineBescheinigungnachAbsatz 2 Nr.2 er-
teilt ist.

Absatz 6 gilt sinngemäß.

(8) Die erhöhtenAbsetzungennachdenAbsätzen1
bis7 könnennichtfürWirtschaftsgüterinAnspruchge-
nommen werden, die in Betrieben oder Betriebsstätten
verwendetwerden,die in den letztenzwei Jahren vor
demBeginndesKalenderjahrs,indemdasWirtschafts-
gut angeschafft oder hergestellt worden ist, errichtet
wordensind.Die Verlagerungvon Betriebenoder Be-
triebsstättengiltnichtals ErrichtungimSinnedes Sat-
zes 1,wenndie in Absatz 2 Nr.2 bezeichneteBehörde
bestätigt, daß die Verlagerung imöffentlichen Interesse
aus Gründen des Umweltschutzes erforderlich ist.
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8&7e
Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude, Lagerhäuser

und landwirtschaftlicheBetriebsgebäude
(1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grunddes Bundesvertriebenengesetzeszur
Inanspruchnahme von Rechten und Vergünstigun-
gen berechtigtsindoder

2. aus GründenderRasse, Religion,Nationalität,Welt-
anschauung oder politischer Gegnerschaft gegen
denNationalsozialismusverfolgtwordensind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und den
Gewinnnach8 5ermitteln,könnenbeiGebäuden,dieim
eigenen gewerblichen Betrieb unmittelbar

a) der Fertigung oder

b) der Bearbeitung von zum Absatz bestimmten Wirt-
schaftsgüternoder

c) der Wiederherstellung von Wirtschaftsgütern oder

d) ausschließlichderLagerungvonWaren,diezumAb-
satz an Wiederverkäufer bestimmt sind oder für frem-
de Rechnunggelagertwerden,

dienenund nach dem31. Dezember1951 hergestellt
wordensind,nebenden nach $ 7 Abs. 4 vonden Her-
stellungskosten zu bemessenden Absetzungen für Ab-
nutzungimWirtschaftsjahrderHerstellungundin dem
darauffolgenden Wirtschaftsjahr bis zu je 10 vom Hun-
dertderHerstellungskostenabschreiben.Indenfolgen-
denWirtschaftsjahrenbemessensichdieAbsetzungen
für Abnutzungnach demRestwertunddemnach $ 7
Abs. 4 unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer
des Gebäudes maßgebendenHundertsatz.Den Her-
stellungskosten eines Gebäudes werden die Aufwen-
dungen gleichgestellt, dienach dem31. Dezember 1951
zumWiederaufbaueines durchKriegseinwirkungganz
oder teilweise zerstörten Gebäudes gemacht werden,
wenn dieses Gebäude ohne den Wiederaufbau nicht
odernichtmehrvollzueinemderinSatz 1bezeichneten
Zwecke verwendet werden kann.

(2) Absatz 1 ist entsprechend anwendbar auf die Her-
stellungskosten von land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebsgebäudenundaufdieAufwendungenzumWieder-
aufbauvondurchKriegseinwirkungganzoderteilweise
zerstörtenland- und forstwirtschaftlichenBetriebsge-
bäuden, wenn der Gewinn aus Land- und Forstwirt-
schaft nach 8 4 Abs. 1 ermittelt wird.

(3) Bei nachdem31. Dezember1966 hergestellten
Gebäudenkönnendie AbschreibungennachAbsatz 1
oder Absatz 2 nurin Anspruch genommen werden, wenn
dieGebäudevomSteuerpflichtigenvorAblaufdeszehn-
ten Kalenderjahrsseit dererstmaligenAufnahmeeiner
gewerblichenoder land- und forstwirtschaftlichenTä-
tigkeitimGeltungsbereichdiesesGesetzeshergestellt
wordensind. Für Gebäude,die vom Steuerpflichtigen
nach Ablauf des 20. Kalenderjahrs seit der erstmaligen
BegründungeinesWohnsitzesodergewöhnlichenAuf-
enthalts im Geltungsbereichdieses Gesetzes, frühe-
stens jedochseit dem1.Januar 1950,hergestelltwer-
den, sind Abschreibungen nach Absatz 1 oder Absatz 2
nichtzulässig.
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S7tf
Bewertungsfreiheit für abnutzbare Wirtschaftsgüter

des Anlagevermögens privater Krankenhäuser
(1) Steuerpflichtige, die im Inland ein privates Kran-

kenhaus betreiben, können unter den Voraussetzungen
des Absatzes2 beiabnutzbarenWirtschaftsgüterndes
Anlagevermögens, die dem Betrieb dieses Krankenhau-
ses dienen,im Jahr der Anschaffungoder Herstellung
und in den vier folgenden Jahren neben den Absetzun-
gen für Abnutzung nach $ 7 Abs. 1 oder 4 Abschreibun-
gen vornehmen, und zwar
1. bei beweglichenWirtschaftsgüterndes Anlagever-

mögens bis zur Höhe von insgesamt 50 vom Hundert,
2. bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlage-

vermögens bis zur Höhe von insgesamt 30 vom
Hundert

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. In den fol-
genden Jahren bemessen sich die Absetzungen für Ab-
nutzung bei beweglichen Wirtschaftsgütern nach dem
Restwert und der Restnutzungsdauer, bei Gebäuden
nachdemRestwertunddemnach$ 7Abs.4 unterBe-
rücksichtigungder Restnutzungsdauermaßgebenden
Hundertsatz.

(2) Die Abschreibungen nach Absatz 1 können nur in
Anspruch genommen werden, wenn bei dem privaten
KrankenhausimJahr derAnschaffungoderHerstellung
der Wirtschaftsgüter und im Jahr der Inanspruchnahme
der Abschreibungen die in $ 67 Abs. 1 oder 2 der Abga-
benordnung bezeichneten Voraussetzungen erfüllt sind.

(3) Die Abschreibungen nach Absatz 1 können be-
reits für Anzahlungen auf Anschaffungskosten und für
Teilherstellungskosten in Anspruch genommen werden.

4.ÜberschußderEinnahmen
überdieWerbungskosten

58
Einnahmen

(1) Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder Gel-
deswert bestehen und dem Steuerpflichtigen im Rah-
men einer der Einkunftsarten des 82 Abs. 1Nr.4bis7
zufließen.
(2) Einnahmen, die nicht in Geld bestehen (Wohnung,

Kost, Waren und sonstige Sachbezüge), sind mit den
üblichen Mittelpreisen des Verbrauchsorts anzusetzen.
Bei Arbeitnehmern, für deren Sachbezüge durch
Rechtsverordnung nach $ 17 Nr. 3 Viertes Buch Sozial-
gesetzbuchWerte bestimmtworden sind, sind diese
Werte maßgebend.

89
Werbungskosten

(1) Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwer-
bung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Sie sind
bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie erwachsen
sind.Werbungskostensind auch
1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflichtungs-

gründen beruhende Renten und dauernde Lasten,
soweit sie mit einer Einkunftsart in wirtschaftlichem

Zusammenhang stehen. Bei Leibrenten kann nur der
Anteil abgezogen werden, der sich aus der in 8 22
Nr.1 Buchstabea aufgeführtenTabelleergibt;inden
Fällen des 8 22 Nr. 1 Buchstabe a letzter Satz kann
nur der Anteil, der nach der in dieser Vorschrift vor-
gesehenen Rechtsverordnung zu ermitteln ist, abge-
zogen werden;

ben und Versicherungsbeiträge, soweit solche Aus-
gaben sich auf Gebäude oder auf Gegenstände
beziehen,die demSteuerpflichtigenzur Einnahme-
erzielungdienen;

bänden, deren Zweck nicht auf einen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist;

schen WohnungundArbeitsstätte.Bei Fahrtenmit
einem eigenen Kraftfahrzeug werden die Aufwen-
dungen für jeden Arbeitstag, an dem das Kraftfahr-
zeugbenutztwird,nurinHöhederfolgendenPausch-
beträge anerkannt:
a) bei Benutzung eines Kraftwagens

0,36 Deutsche Mark,
b) bei Benutzung eines Motorrads

oderMotorrollers 0,16 DeutscheMark
für jeden Kilometer, den die Wohnung von der
Arbeitsstätte entfernt liegt; für die Bestimmung der
Entfernungist die kürzestebenutzbareStraßenver-
bindung maßgebend. Wird dem Arbeitnehmer vom
Arbeitgeber für Fahrten zwischen Wohnung und Ar-
beitsstätteein KraftfahrzeugzurVerfügunggestellt,
so kann der Arbeitnehmer höchstens die in Satz 2
bezeichnetenBeträgegeltendmachen;

5. notwendigeMehraufwendungen,die einemArbeit-
nehmerwegeneineraus beruflichemAnlaßbegrün-
deten doppeltenHaushaltsführungentstehen,und
zwar unabhängigdavon,aus welchenGründendie
doppelte Haushaltsführung beibehalten wird. Auf-
wendungenfür FahrtenvomBeschäftigungsortzum
Ort des eigenen Hausstands und zurück (Familien-
heimfahrten)könnenjeweils nur für eine Familien-
heimfahrtwöchentlichals Werbungskostenabgezo-
gen werden. Bei Familienheimfahrten mit eigenem
Kraftfahrzeug ist je Kilometer der Entfernung zwi-
schen demOrt des eigenenHausstands und dem
Beschäftigungsort Nummer4 Satz 2 entsprechend
anzuwenden.BeiFamilienheimfahrtenmiteinemvom
Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Kraftfahrzeug
ist Nummer4 Satz 3 entsprechendanzuwenden;

6. Aufwendungen für Arbeitsmittel (Werkzeuge und
Berufskleidung);

7. Absetzungen für Abnutzung und für Substanzverrin-
gerung ($ 7 Abs. 1 und 4 bis 6, $ 7a Abs. 1 bis 3,5
und 8, $8 7b, 54).

(2)AbweichendvonAbsatz 1Nr.4 Sätze2 und3 und
Nr.5 Sätze 4 und5 werden
1. bei Körperbehinderten, deren Minderung der Er-

werbsfähigkeit mindestens 70 vom Hundert beträgt,
2. bei Körperbehinderten,deren Minderungder Er-

werbsfähigkeit weniger als 70 vom Hundert, aber
mindestens50 vomHundertbeträgtunddie erheb-
lich gehbehindertsind,



für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und
für Familienheimfahrtenauf Antrag die tatsächlichen
Aufwendungen abgezogen. Die Voraussetzungen der
Nummern 1 und 2 sind durch amtliche Unterlagen nach-
zuweisen.

(3) Absatz 1 Nr. 4 und 5 und Absatz 2 gelten bei den
Einkunftsarten im Sinne des $ 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 7 ent-
sprechend.
(4) Für die Anerkennung von Mehraufwendungen für

Verpflegung als Werbungskosten können durch
Rechtsverordnungder Bundesregierungmit Zustim-
mungdes BundesratesHöchstbeträgebestimmtwer-
den; diese Höchstbeträge dürfen 140 vom Hundert der
pauschalen Tagegeldbeträge des Bundesreisekosten-
gesetzes nicht überschreiten.

89a
Pauschbeträge für Werbungskosten

FürWerbungskostensind beider ErmittlungderEin-
künfte die folgenden Pauschbeträge abzuziehen, wenn
nichthöhereWerbungskostennachgewiesenwerden:
1. vondenEinnahmenaus nichtselbständigerArbeit:

ein Pauschbetrag von 564 Deutsche Mark;
2. vondenEinnahmenaus Kapitalvermögen:

ein Pauschbetragvon 100DeutscheMark;
bei Ehegatten, die nach den 88 26, 26 b zusammen
veranlagtwerden,erhöhtsich dieser Pauschbetrag
auf insgesamt 200 Deutsche Mark;

3. vondenEinnahmenimSinnedes 8 22Nr. 1 und1a:
ein Pauschbetrag von insgesamt 200 Deutsche
Mark.

DiePauschbeträgedürfenimFall derNummer1 nurbis
zur Höhe der um die Freibeträge nach $ 19 Abs. 2 bis 4
geminderten Einnahmen, in den Fällen der Nummern 2
und 3 nur bis zur Höhe der Einnahmen abgezogen
werden.

4 a. Umsatzsteuerrechtlicher
Vorsteuerabzug

89b
(1) Der Vorsteuerbetrag nach $ 15 des Umsatzsteu-

ergesetzes gehört, soweit er bei der Umsatzsteuer ab-
gezogen werden kann, nicht zu den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten des Wirtschaftsguts, auf dessen
Anschaffungoder Herstellunger entfällt.Der Teil des
Vorsteuerbetrags,der nicht abgezogenwerden kann,
braucht den Anschaffungs- oder Herstellungskosten
des Wirtschaftsguts, auf dessen Anschaffung oder Her-
stellung der Vorsteuerbetrag entfällt, nicht zugerechnet
zu werden,
1. wenn er 25 vom Hundert des Vorsteuerbetrags und

500 Deutsche Mark nicht übersteigt, oder
2. wenn die zum Ausschluß vom Vorsteuerabzug füh-
renderı Umsätze nicht mehr als 3 vom Hundert des
Gesamtumsatzesbetragen.
(2) Wird der Vorsteuerabzug nach 8 15 a des Umsatz-

steuergesetzesberichtigt,so sinddieMehrbeträgeals
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Betriebseinnahmen oder Einnahmen, die Minderbeträge
als Betriebsausgaben oder Werbungskosten zu behan-
dein; die Anschaffungs- oder Herstellungskosten blei-
ben unberührt.
(3) Die Umsatzsteuer für den Selbstverbrauch nach

8 30 des Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16.November 1973 (BGBi.I
S.1681) gehört zu den Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten des Wirtschaftsguts, auf dessen Selbst-
verbrauch sie entfällt.

5. Sonderausgaben

810
(1) Sonderausgaben sind die folgenden Aufwendun-

gen, wenn sie weder Betriebsausgaben nochWer-
bungskosten sind:

1. Unterhaltsleistungenan den geschiedenen oder
dauernd getrennt lebenden unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtigenEhegatten,wenn der Geber
dies mit Zustimmung des Empfängers beantragt.
EineRücknahmedes Antragsoderder Zustimmung
ist nichtzulässig.Dasgiltauch,wennderAntragzum
Zweck der Eintragungeines Freibetrags auf der
Lohnsteuerkarte oder der Festsetzung von Einkom-
mensteuer-Vorauszahlungen gestellt worden ist. Die
Unterhaltsleistungen können bis zu 9000 Deutsche
Mark im Kalenderjahr abgezogen werden. Entspre-
chendes gilt auch für Unterhaltsleistungenin den
Fällender Nichtigkeitoderder Aufnebungder Ehe;

1a.auf besonderen Verpflichtungsgründen beruhende
RentenunddauerndeLasten,dienichtmitEinkünften
in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, die bei
der Veranlagung außer Betracht bleiben. BeiLeibren-
ten kannnurderAnteilabgezogenwerden,der sich
aus der in $ 22 Nr. 1 Buchstabe a aufgeführten
Tabelleergibt;indenFällendes822Nr.1Buchstabe
a letzter Satz kann nur der Anteil, der nach der in die-
ser Vorschrift vorgesehenen Rechtsverordnung zu
ermitteln ist, abgezogen werden;

2. a) Beiträge zu Kranken-, Unfall- und Haftpflichtver-
sicherungen, zu den gesetzlichen Rentenver-
sicherungen und an die Bundesanstait für Arbeit;

b) Beiträge zu den folgenden Versicherungen auf
den Erlebens- oder Todesfall:
aa) Risikoversicherungen,dienurfürdenTodes-

fall eine Leistung vorsehen,
bb) Rentenversicherungenohne Kapitalwahl-

recht,
cc) Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht

gegen laufende Beitragsleistung, wenn das
Kapitalwahlrechtnichtvor Ablauf von zwölf
Jahren seit Vertragsabschluß ausgeübt wer-
den kann,

dd) Kapitalversicherungen gegen laufende Bei-
tragsleistungmit Sparanteil,wenn der Ver-
trag für die Dauer von mindestens zwölf
Jahren abgeschlossen worden ist.

Fondsgebundene Lebensversicherungen sind aus-
geschlossen;



3. Beiträgean Bausparkassenzur ErlangungvonBau-
darlehen. Baudarlehen sind auch Darlehen, die zum
Erwerb von Wohnbesitz im Sinne des 8 12a des
Zweiten Wohnungsbaugesetzes bestimmt sind.
Beiträge, die nach Ablauf von vier Jahren seit Ver-
tragsabschluß geleistet werden, können nur insoweit
abgezogenwerden,als sie das Eineinhalbfachedes
durchschnittlichen Jahresbetrags der in den ersten
vier Jahren geleisteten Beiträge im Veranlagungs-
zeitraum nicht übersteigen;

4. gezahlte Kirchensteuer;
5. die nach $ 211 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Lastenaus-

gleichsgesetzes abzugsfähigen Teile der Vermö-
gensabgabe, der Hypothekengewinnabgabe und der
Kreditgewinnabgabe;

6. Steuerberatungskosten;
7. Aufwendungendes Steuerpflichtigenfür seine Be-

rufsausbildung oder seine Weiterbildung in einem
nichtausgeübtenBerufbiszu900DeutscheMarkim
Kalenderjahr. Dieser Betrag erhöht sich auf 1 200
Deutsche Mark, wenn der Steuerpflichtige wegen der
Ausbildung oder Weiterbildung außerhalb des Orts
untergebracht ist, in dem er einen eigenen Haus-
stand unterhält.Die Sätze 1 und 2 geltenentspre-
chend,wenn dem SteuerpflichtigenAufwendungen
für eine Berufsausbildung oder Weiterbildung seines
Ehegatten erwachsen und die Ehegatten die Voraus-
setzungen des 8 26 Abs. 1 Satz 1 erfüllen; in diesem
FallkönnendieBeträgevon900DeutscheMarkund
1200 DeutscheMark für den in der Berufsausbil-
dung oder Weiterbildung befindlichen Ehegatten ins-
gesamtnureinmalabgezogenwerden.Als Aufwen-
dungenfür eine Berufsausbildunggeltenauch Auf-
wendungen für eine hauswirtschaftliche Aus- oder
Weiterbildung.Zu den Aufwendungenfür eine Be-
rufsausbildungoder Weiterbildunggehören nicht
Aufwendungen für den Lebensunterhalt, es sei denn,
daß es sich um Mehraufwendungen handelt, die
durch eine auswärtige Unterbringung im Sinne des
Satzes 2 entstehen. .

(2) Voraussetzung für den Abzug der in Absatz 1 Nr. 2
und 3 bezeichneten Beiträge (Vorsorgeaufwendungen)
ist, daß sie
1. - wenn es sich um Versicherungsbeiträge mit Spar-

anteil oder Bausparbeiträge handelt - weder unmit-
telbar noch mittelbar in wirtschaftlichem Zusammen-
hang mit der Aufnahme eines Kredits stehen,

2. nichtin unmittelbaremwirtschaftlichemZusammen-
hangmitsteuerfreienEinnahmenstehen,

3. an Versicherungsunternehmenoder Bausparkas-
sen,die ihrenSitz oder ihreGeschäftsleitungimIn-
landhabenoderdenendieErlaubniszumGeschäfts-
betriebim Inlanderteiltist,oderan einenSozialver-
sicherungsträger geleistet werden und

4. nicht vermögenswirksame Leistungen darstellen, für
die eine Arbeitnehmer-Sparzulage nach 8 12 Abs. 1
des Dritten Vermögensbildungsgesetzes gewährt
wird.

(3) Vorsorgeaufwendungen(Absatz 1 Nr. 2 und 3)
können je Kalenderjahr bis zu den folgenden Höchst-
beträgenabgezogenwerden:

zusammen bis zu 2340 Deutsche Mark *),
im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten
bis zu 4680 Deutsche Mark *).
Diese Beträge erhöhen sich
a) fürjedesKinddes SteuerpflichtigenimSinnedes

&32 Abs. 4 bis 7 um 600 DeutscheMark,
b) für jedes Kind des Steuerpflichtigen im Sinne des

&32 Abs.4 Satz 1,Abs. 5 bis 7, das nach $ 32
Abs. 4 Sätze 2 und3 demanderenElternteilzu-
geordnetwird und dem gegenüberder Steuer-
pflichtige seiner Unterhaltsverpflichtung für den
Veranlagungszeitraum nachkommt, um

300DeutscheMark;

bis zu 3000 DeutscheMark**),
im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten
bis zu 6 000 DeutscheMark**).
Diese Beträge vermindern sich
a) beiArbeitnehmernumdenvomArbeitgebergelei-

steten gesetzlichen Beitrag zur gesetzlichen Ren-
tenversicherungsowieumsteuerfreieZuschüsse
desArbeitgebersimSinnedes $ 3 Nr.62 Sätze 2
bis 4,

b) bei Steuerpflichtigen,die währenddes ganzen
Kalenderjahrs
aa) inder gesetzlichenRentenversicherungver-

sicherungsfreioderaufAntragdes Arbeitge-
bersvonderVersicherungspflichtbefreitwa-
ren und denen für den Fall ihres Ausschei-
dens aus der Beschäftigungauf Grund des
Beschäftigungsverhältnisses eine lebens-
längliche Versorgung oder an deren Stelle
eine Abfindungzusteht oder die in der ge-
setzlichen Rentenversicherung nachzuver-
sichern sind,

bb) nichtdergesetzlichenRentenversicherungs-
pflichtunterliegen,eine Berufstätigkeitaus-
geübt und im Zusammenhangdamit auf
GrundvertraglicherVereinbarungenAnwart-
schaftsrechte auf eine Altersversorgung
ganz oder teilweise ohne eigene Beitragslei-
stung erworben haben. Als eigene Beitrags-
leistung gilt auch die Minderung eines etwai-
gen Ausgleichsanspruchs nach $89b des
Handelsgesetzbuchsdurch einen Versor-
gungsanspruch und die Anrechnung eines
etwaigen Ausgleichsanspruchs nach 8 89 b
des Handelsgesetzbuchsauf einenVersor-
gungsanspruch,

cc) Einkünfteim Sinne des $ 22 Nr. 4 in Aus-
übung eines Mandats bezogen haben,

um 9 vom Hundert der Einnahmen aus der
Beschäftigung oder Tätigkeit, höchstens des Jah-
resbetrags der Beitragsbemessungsgrenze in der
gesetzlichen Rentenversicherung der Angestell-
ten,

Beträge2 100DM und4 200 DM (8 52 Abs. 13).

Beträge2 500 DM und5000 DM (8 52 Abs. 13).



c) bei selbständigen Künstlern und Publizisten um
den steuerfreien Betrag im Sinne des $ 3 Nr. 57,
den die Künstlersozialkassean die Bundesver-
sicherungsanstalt für Angestellte leistet;

3. Beiträge im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und 3, die die
nach den Nummern 1 und 2 abziehbaren Beträge
übersteigen, zur Hälfte, höchstens bis zu 50 vom
Hundert des Höchstbetrags nach Nummer 1.

(4) Steuerpflichtige, die Anspruch auf eine Prämie
nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz haben, kön-
nen für jedes Kalenderjahr wählen, ob sie für Bau-
sparbeiträge (Absatz 1 Nr. 3) den Sonderausgabenab-
zug oder eine Prämie nach demWohnungsbau-Prä-
miengesetz erhalten wollen (Wahlrecht). DasWahlrecht
kann für die Bausparbeiträge eines Kalenderjahrs nur
einheitlich ausgeübt werden. Steuerpflichtige, denen im
Kalenderjahr der Beitragsleistung gemeinsam der
Höchstbetragdes $ 3 Abs. 2 des Wohnungsbau-Prä-
miengesetzes zusteht, können ihr Wahlrecht nur ein-
heitlich ausüben. Das Wahlrecht wird zugunsten des
Sonderausgabenabzugsdadurch ausgeübt, daß der
Steuerpflichtigeeinen ausdrücklichenAntrag auf Be-
rücksichtigungderbetreffendenSonderausgabenstellt.
(5) DerSteuerpflichtigeoderPersonen,denenimKa-

lenderjahr der Beitragsleistung gemeinsam der Höchst-
betragdes $ 2 Abs. 2 des Spar-Prämiengesetzesoder
des $3 Abs.2desWohnungsbau-Prämiengesetzeszu-
steht, könnenfür Bausparbeiträgeden Sonderausga-
benabzugnichterhalten,wennderSteuerpflichtigeoder
einederbezeichnetenPersoneneinePrämienachdem
Spar-Prämiengesetz oder dem Wohnungsbau-Prä-
miengesetz beantragt hat (Kumulierungsverbot). ***)

(6) Nach Maßgabeeiner Rechtsverordnungist eine
Nachversteuerungdurchzuführen
1. bei Rentenversicherungen gegen Einmalbeitrag (Ab-

satz1Nr.2BuchstabebDoppelbuchstabebb),wenn
vor Ablaufvon zwölf Jahren seit Vertragsabschluß,
außer imSchadensfalloderbei Erbringungder ver-
tragsmäßigen Rentenleistung, Einmalbeiträge ganz
oder zum Teil zurückgezahlt oder Ansprüche aus
dem Versicherungsvertrag ganz oder zum Teil abge-
tretenoderbeliehenwerden;

2. bei Bausparverträgen (Absatz 1 Nr. 3), wenn vor Ab-
lauf von zehn Jahren seit Vertragsabschluß die
Bausparsumme ganz oder zum Teil ausgezahlt, ge-
leisteteBeiträgeganz oder zumTeil zurückgezahlt
oderAnsprücheausdemBausparvertragabgetreten
oder beliehen werden. Unschädlich ist jedoch die
vorzeitigeVerfügung,wenn
a) die Bausparsummeausgezahltoder die Ansprü-

che aus dem Vertrag beliehen werden und der
SteuerpflichtigedieempfangenenBeträgeunver-
züglichund unmittelbarzumWohnungsbauver-
wendetoder

**) Für denVeranlagungszeitraum1981gilt noch$ 10Abs. 5 Satz 2 EStG 1979
(852 Abs. 14a):
Dies giltnicht,wenndie Bausparbeiträge,für dieder Sonderausgabenabzug,
oderdie prämienbegünstigtenAufwendungen,für die die Prämie beantragt
wordenist, ausschließlich
1. vermögenswirksameLeistungen darstellen, für die eine Arbeitnehmer-

Sparzulage($ 12Abs. 1DrittesVermögensbildungsgesetz)gewährtwird,
oder

2. vonderUnterhaltssicherungsbehördenachdemUnterhaltssicherungsge-
setz überwieseneSparbeiträgedarstellen.
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b) im Fall der Abtretung der Erwerber die Bauspar-
summe oder die auf Grund einer Beleihung emp-
fangenen Beträge unverzüglich und unmittelbar
zumWohnungsbau für den Abtretenden oder des-
sen Angehörige im Sinne des 8 15 der Abgaben-
ordnung verwendet oder

c) der Steuerpflichtige oder sein von ihm nicht dau-
ernd getrennt lebender Ehegatte nach Vertrags-
abschluß gestorbenoder völlig erwerbsunfähig
gewordenist oder

d) der Steuerpflichtige nach Vertragsabschluß ar-
beitsios geworden ist und die Arbeitslosigkeit
mindestens ein Jahr lang ununterbrochen bestan-
den hat und im Zeitpunkt der vorzeitigen Verfü-
gung noch besteht.

810a
Steuerbegünstigung des nicht entnommenen Gewinns

(1) Steuerpflichtige, die
1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur

Inanspruchnahme von Rechten und Vergünstigun-
gen berechtigt sind oder

2. aus GründenderRasse, Religion,Nationalität,Welt-
anschauung oder politischer Gegnerschaft gegen
den Nationalsozialismusverfolgtwordensind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und ihre
GewinneausLand-undForstwirtschaftundausGewer-
bebetrieb nach 8 4 Abs. 1 oder nach $ 5 ermitteln, kön-
nenauf Antragbis zu 50 vomHundertder Summeder
nicht entnommenen Gewinne, höchstens aber 20 000
Deutsche Mark als Sonderausgaben vom Gesamtbe-
trag der Einkünfteabziehen.Als nicht entnommengilt
auch der Teil der Summe der Gewinne, der zur Zahlung
der auf die Betriebsvermögen entfallenden Abgaben
nach dem Lastenausgleichsgesetz verwendet wird. Der
als steuerbegünstigt in Anspruch genommene Teil der
Summe der Gewinneist bei der Veranlagung besonders
festzustellen.

(2) Übersteigenin einemder aufdie Inanspruchnah-
me der Steuerbegünstigung (Absatz 1) folgenden drei
Jahre bei demSteuerpflichtigenoder seinemGesamt-
rechtsnachfolger die Entnahmen aus dem Betrieb die
SummederbeiderVeranlagungzuberücksichtigenden
GewinneausLand-undForstwirtschaftundausGewer-
bebetrieb,so ist der übersteigendeBetrag (Mehrent-
nahme)bis zur Höhedes besondersfestgestelltenBe-
trags (Absatz 1 letzter Satz) dem Einkommen im Jahr
der Mehrentnahme zum Zweck der Nachversteuerung
hinzuzurechnen. Beträge, die zur Zahlung der auf die
Betriebsvermögen entfallenden Abgaben nach dem
Lastenausgleichsgesetz verwendet werden, rechnen
auch in diesem Fall nicht zu den Entnahmen. Soweit
EntnahmenzurZahlungvonErbschaftsteueraufdenEr-
werbdesBetriebsvermögensvonTodeswegenoderauf
den Übergang des Betriebsvermögens an Personen der
Steuerklasse I des $ 9 des Erbschaftsteuergesetzes
verwendet werden oder soweit sich Entnahmen durch
Veräußerung des Betriebs (88 14 und 16) ergeben, un-
terliegen sie einer Nachversteuerung mit den Sätzen
des 8 34Abs. 1;das giltnichtfürdieVeräußerungeines
TeilbetriebsundimFallderUmwandlungineineKapital-
gesellschaft. Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist eine



Nachversteuerung auch dann vorzunehmen, wenn in
dem in Betracht kommenden Jahr eine Mehrentnahme
nicht vorliegt.

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend für den Gewinn aus selbständiger Arbeit mit
der Maßgabe, daß dieser Gewinn hinsichtlich der Steu-
erbegünstigung (Absatz 1) und der Nachversteuerung
(Absatz 2) für sich zu behandeln ist.
(4) Die Steuerbegünstigungnach den Absätzen 1

bis 3 kann nur für den Veranlagungszeitraum, indem der
Steuerpflichtige im Geltungsbereich dieses Gesetzes
erstmals Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Ge-
werbebetrieb oder selbständiger Arbeit erzielt hat, und
für die folgenden sieben Veranlagungszeiträume in
Anspruch genommen werden. Nach Ablauf von
20 Veranlagungszeiträumen seit der erstmaligen Be-
gründung eines Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufent-
halts im Geltungsbereich dieses Gesetzes, frühestens
jedoch seit dem 1. Januar 1950,ist die Inanspruchnah-
me der Steuerbegünstigung nach den Absätzen 1 bis 3
nicht zulässig.

8 10b
Steuerbegünstigte Zwecke

(1) Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher,
religiöser, wissenschaftlicher und staatspolitischer
Zweckeundderals besondersförderungswürdiganer-
kannten gemeinnützigen Zwecke sind bis zur Höhe von
insgesamt 5 vom Hundert des Gesamtbetrags der Ein-
künfte oder 2 vom Tausend der Summe der gesamten
Umsätze und der imKalenderjahr aufgewendeten Löhne
und Gehälter als Sonderausgaben abzugsfähig. Für
wissenschaftliche,staatspolitischeundals besonders
förderungswürdig anerkannte kulturelle Zwecke erhöht
sich der Vomhundertsatz von 5 um weitere 5 vom Hun-
dert.Als Ausgabe im Sinne dieser Vorschriftgilt auch
die Zuwendungvon Wirtschaftsgüternmit Ausnahme
von Nutzungen und Leistungen. Ist das Wirtschaftsgut
unmittelbar vor seiner Zuwendung einem Betriebsver-
mögenentnommenworden,so darf bei der Ermittlung
der Ausgabenhöhe der bei der Entnahme angesetzte
Wert nicht überschritten werden. In allen übrigen Fällen
bestimmtsich die HöhederAusgabenachdemgemei-
nenWertdes zugewendetenWirtschaftsguts.

(2) Beiträge und Spenden an politische Parteien im
Sinne des 8 2 des Parteiengesetzes sind bis zur Höhe
von insgesamt 1 800 Deutsche Mark und im Fall der Zu-
sammenveranlagung von Ehegatten bis zur Höhe von
insgesamt 3600 Deutsche Mark im Kalenderjahr ab-
zugsfähig.

810c
Sonderausgaben-Pauschbetrag,

Vorsorge-Pauschbetrag, Vorsorgepauschale

(1) Für Sonderausgaben im Sinne des $ 10 Abs. 1
Nr. 1,1a,4 bis 7 und des 8 10b wird ein Pauschbetrag
von 270 Deutsche Mark abgezogen (Sonderausgaben-
Pauschbetrag), wenn der Steuerpflichtige nicht höhere
Aufwendungen nachweist.

(2) Für Vorsorgeaufwendungen ($ 10 Abs. 1 Nr. 2
und 3) wird ein Pauschbetrag von 300 Deutsche Mark
abgezogen (Vorsorge-Pauschbetrag), wenn der
Steuerpflichtige nicht höhere Aufwendungen nach-
weist.

(3) Hat der Steuerpflichtige Arbeitsiohn bezogen, tritt
an die Stelle des Vorsorge-Pauschbetrags nach Ab-
satz 2 eine Vorsorgepauschale. Die Vorsorgepauschale
beträgt
1. neun vom Hundert des Arbeitsiohns, höchstens

2 340 Deutsche Mark zuzüglich 600 Deutsche Mark
für jedes Kind (8 32 Abs. 4 bis 7), zuzüglich

2. neun vom Hundert des Arbeitsiohns, höchstens
1 170 Deutsche Mark zuzüglich 300 Deutsche Mark
für jedes Kind (8 32 Abs. 4 bis 7),

mindestens 300 Deutsche Mark. Die Vorsorgepauscha-
le ist auf den nächsten durch 54 ohne Rest teilbaren vol-
len Deutsche-Mark-Betrag abzurunden, wenn sie nicht
bereits durch 54 ohne Rest teilbar ist. Arbeitslohn im
Sinne dieser Vorschrift ist der um die Freibeträge nach
8 19 Abs. 2 und 3 und den Altersentlastungsbetrag
($ 24a)verminderteArbeitslohn,höchstensderJahres-
betrag der maßgebenden Beitragsbemessungsgrenze
in der gesetzlichen Rentenversicherung der An-
gestellten.

(4) Für jedes Kind des Steuerpflichtigen im Sinne des
8 32 Abs.4 Satz 1,Abs. 5 bis 7, das nach $ 32 Abs. 4
Sätze 2 und ‘3 dem anderen Elternteil zugeordnet wird
und dem gegenüber der Steuerpflichtige seiner Unter-

kommt, sind bei der Berechnung der Vorsorgepau-
schale die Beträge von 600 und 300 Deutsche Mark des
Absatzes3 Nr.1 und2 zur Hälfteanzusetzen.

(5) Im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten
zur Einkommensteuer gilt folgendes:
1. Der Betrag von 270 Deutsche Mark des Absatzes 1,

der Betrag von 300 Deutsche Mark des Absatzes 2
und die Beträge von 2 340 Deutsche Mark *), 1 170
Deutsche Mark *) sowie der Mindestbetrag von 300
Deutsche Mark des Absatzes 3 sind zu verdoppeln;

2, Absatz3 ist an Stelle des Absatzes 2 anzuwenden,
wenn mindestens einer der Ehegatten Arbeitslohn
bezogen hat;

3. Absatz 3 Satz 4 ist auf den Arbeitslohn jedes Ehe-
gatten gesondert anzuwenden.

Nummer 1 gilt mit Ausnahme der Verdoppelung des Be-
trags von 300 DeutscheMark des Absatzes 2 auch,
wenn die tarifliche Einkommensteuer nach $ 32a Abs. 6
zu ermittelnist. \

(6) Im-Fall der getrennten Veranlagung von Ehegatten
zur Einkommensteuer sind die Beträge von 600 und 300
Deutsche Mark des Absatzes 3Nr. 1 und 2 zu halbieren.

810d
Verlustabzug

Verluste, die bei der Ermittlung des Gesamtbetrags
der Einkünfte nicht ausgeglichen werden, sind bis zu
einem Betrag von insgesamt 5 Millionen Deutsche Mark
wie Sonderausgaben vom Gesamtbetrag der Einkünfte
des vorangegangenen Veranlagungszeitraums abzu-
ziehen. Ist für den vorangegangenen Veranlagungszeit-
raum bereits ein Steuerbescheid erlassen worden, so
ist er insoweitzu ändern,als der Verlustabzugzu ge-

*) Anstelle der Beträge von 2340 DM und 1 170 DM gelten für 1981 noch die
Beträge2 100 DM und 1050 DM (8 52 Abs. 18).



währen oder zu berichtigen ist. Das gilt auch dann, wenn
der Steuerbescheid bereits unanfechtbar geworden ist;
die Verjährungsfrist endet insoweit nicht, bevor die Ver-
jährungsfrist für den folgenden Veranlagungszeitraum
abgelaufen ist. Soweit die nicht ausgeglichenen Verlu-
ste den Betrag von insgesamt 5 Millionen Deutsche
Mark übersteigen oder ein Abzug der nicht ausgegliche-
nen Verluste nach den Sätzen 1 bis 3 nicht möglich ist,
sind diese in den folgenden fünf Veranlagungszeiträu-
men wie Sonderausgaben vom Gesamtbetrag der Ein-
künfte abzuziehen; der Abzug ist nur insoweit zulässig,
als die Verluste inden vorangegangenen Veranlagungs-
zeiträumen nicht abgezogen werden konnten.

6. Vereinnahmung und Verausgabung

811
(1) Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahrs be-

zogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zugeflossen
sind. Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen, die dem
Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit
nach Beendigung des Kalenderjahrs, zu dem sie wirt-
schaftlich gehören, zugeflossen sind, gelten als in die-
sem Kalenderjahr bezogen. Für Einnahmen aus nicht-
selbständiger Arbeit gilt 8 38a Abs. 1 Sätze 2 und 3. Die
Vorschriften über die Gewinnermittlung (8 4 Abs. 1,8 5)
bleiben unberührt.

(2) Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzusetzen,
in dem sie geleistet worden sind. Für regelmäßig wieder-
kehrende Ausgaben gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend.
Die Vorschriften über die Gewinnermittlung ($ 4 Abs. 1,
8 5) bleiben unberührt.

7. Nicht abzugsfähige Ausgaben

812
Soweit in 8 10 Abs. 1 Nr. 1, 2 bis 7, 8 10 b und 88 33

bis 33 b nichtsanderesbestimmtist, dürfenwederbei
den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamtbetrag
der Einkünfteabgezogenwerden
1. die für den Haushaltdes Steuerpflichtigenund für

den Unterhalt seiner Familienangehörigen aufge-
wendeten Beträge. Dazu gehören auch die Aufwen-
dungen für die Lebensführung, die die wirtschaftliche
oder gesellschaftliche Stellung des Steuerpflichtigen
mit sich bringt, auch wenn sie zur Förderung des Be-
rufs oder der Tätigkeitdes Steuerpflichtigenerfol-
gen;

2. freiwillige Zuwendungen, Zuwendungen auf Grund
einer freiwillig begründeten Rechtspflicht und Zu-
wendungen an eine gegenüber dem Steuerpflichti-
gen oder seinem Ehegatten gesetzlich unterhaltsbe-
rechtigtePerson oder derenEhegatten,auchwenn
diese Zuwendungen auf einer besonderen Vereinba-
rung beruhen;

3. die Steuern vomEinkommen und sonstige Personen-
steuernsowie die Umsatzsteuerfür den Eigenver-
brauchund für Lieferungenoder sonstige Leistun-
gen, die Entnahmen sind.
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8. Die einzelnen Einkunftsarten

a) Land- und Forstwirtschaft
-(8 2 Abs. 1 Nr. 1)

813
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

(1) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind
1. Einkünfte aus dem Betrieb von Landwirtschaft, Forst-

wirtschaft, Weinbau, Gartenbau, Obstbau, Gemüse-
bau, Baumschulen und aus allen Betrieben, die Pflan-
zen und Pflanzenteile mit Hilfe der Naturkräfte gewin-
nen.ZudiesenEinkünftengehörenauchdieEinkünf-
te aus der Tierzucht und Tierhaltung, wenn im Wirt-
schaftsjahr
für die ersten 20 Hektar

nicht mehr als 10 Vieheinheiten,
für die nächsten 10 Hektar

nicht mehr als 7 Vieheinheiten,
für die nächsten 10 Hektar

nicht mehr als 3 Vieheinheiten,
und für die weitere Fläche

nicht mehr als 1,5 Vieheinheiten
je Hektar der vom Inhaber des Betriebs regelmäßig
landwirtschaftlich genutzten Fläche erzeugt oder ge-
halten werden. Die Tierbestände sind nach dem Fut-
terbedarf in Vieheinheiten umzurechnen. $ 51 Abs. 2
bis 5 des Bewertungsgesetzes und die auf Grund des
8 122 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes vom Senat
von Berlin (West) erlassenen Rechtsverordnungen
sind anzuwenden. Die Einkünfte aus Tierzucht und
Tierhaltungeiner Gesellschaft,bei der die Gesell-
schafter als Unternehmer (Mitunternehmer) anzuse-
hen sind, gehören zu den Einkünften im Sinne des
Satzes 1,wenndieVoraussetzungendes $ 51a des
Bewertungsgesetzes erfüllt sind und andere Einkünf-
te der Gesellschafter aus dieser Gesellschaft zu den
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft gehören;

2. Einkünfte aus Binnenfischerei, Teichwirtschaft,
Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirtschaft,
Imkerei und Wanderschäferei;

3. Einkünfte aus Jagd, wenn diese mitdem Betrieb einer
Landwirtschaft oder einer Forstwirtschaft imZusam-
menhang steht;

4. Einkünfte von Hauberg-, Wald-, Forst- und Laub-
genossenschaftenundähnlichenRealgemeindenim
Sinne des $ 3 Abs. 2 des Körperschaftsteuergeset-
zes.
(2)ZudenEinkünftenimSinnedesAbsatzes1gehö-

ren auch
1. Einkünfte aus einem land- und forstwirtschaftlichen

Nebenbetrieb.Als Nebenbetriebgilt ein Betrieb,der
dem land- und forstwirtschaftlichen Hauptbetrieb zu
dienen bestimmt ist;

2. der Nutzungswert der Wohnung des Steuerpflichti-
gen, wenn die Wohnung die bei Betrieben gleicher Art
üblicheGrößenichtüberschreitet.

(3) Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft wer-
denbeiderErmittlungdesGesamtbetragsderEinkünfte
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nur berücksichtigt, soweit sie den Betrag von 2000
Deutsche Mark übersteigen. Bei Ehegatten, die nach
den 88 26, 26b zusammen veranlagt werden, erhöht
sich der Betrag von 2000 Deutsche Mark auf 4000
Deutsche Mark.

(4) Werden einzelne Wirtschaftsgüter eines land- und
forstwirtschaftlichenBetriebs auf einen der gemein-
schaftlichenTierhaltungdienendenBetrieb im Sinne
des $ 34 Abs. 6a des Bewertungsgesetzes einer Er-
werbs- undWirtschaftsgenossenschaft oder eines Ver-
eins gegen Gewährung von Mitgliedsrechten übertra-
gen, so ist die auf den dabei entstehenden Gewinn ent-
fallendeEinkommensteueraufAntraginjährlichenTeil-
beträgen zu entrichten. Der einzelne Teilbetrag muß
mindestens ein Fünftel dieser Steuer betragen.

(5) 815 Abs. 1Nr.2und 8 15 asind entsprechend an-
zuwenden.

813a
Ermittlung des Gewinns

aus Land- und Forstwirtschaft
nach Durchschnittsätzen

(1) Der Gewinn ist für einen Betrieb der Land- und

wenn
1. der Steuerpflichtige nicht auf Grund gesetzlicher

Vorschriften verpflichtet ist, Bücher zu führen und re-
gelmäßig Abschlüsse zu machen, und

2. der Ausgangswert nach Absatz 4 mehr als O Deut-
sche Mark, jedoch nicht mehr als 32 000 Deutsche
Mark .beträgt, und

3. die Tierbestände drei Vieheinheiten je Hektar regel-
mäßig landwirtschaftlich genutzter Fläche oder ins-
gesamt 30 Vieheinheiten nicht übersteigen; ‚bei
einem Anteil an den Tierbeständen von mehr als 75
vomHundertSchweineundGeflügelerhöhtsich die
Grenzefür die ersten15HektaraufvierVieheinhei-
ten je Hektar.

Der Gewinn ist letztmalig für das Wirtschaftsjahr nach
Durchschnittsätzen zu ermitteln, das nach Bekanntga-
be der Mitteilung endet, durch die die Finanzbehörde auf
den Beginnder Buchführungspflicht($ 141Abs.2 Ab-
gabenordnung)oderdenWegfalleineranderenVoraus-
setzung des Satzes 1 hingewiesen hat.

(2) Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist für einen Be-
trieb im Sinne des Absatzes 1 der Gewinn für vier auf-
einanderfolgende Wirtschaftsjahre
1. durch Betriebsvermögensvergleich zu ermitteln,

wenn für das erste dieser Wirtschaftsjahre Bücher
geführt werden und ein Abschluß gemacht wird,

2. durch Vergleich der Betriebseinnahmen mit den Be-
triebsausgaben zu ermitteln, wenn für das erste die-
ser Wirtschaftsjahre keine Bücher geführt werden
und kein Abschluß gemacht wird, aber die Betriebs-
einnahmen und Betriebsausgaben aufgezeichnet
werden; für das zweite bis vierte Wirtschaftsjahr
bleibt 8 141 der Abgabenordnung unberührt.

Der Antrag ist bis zur Abgabe der Steuererklärung, je-
doch spätestens zwölf Monate nach Ablauf des ersten
Wirtschaftsjahrs, auf das er sich bezieht, schriftlich zu
stellen. Er kann innerhalbdieser Frist zurückgenommen
werden.

(3) Durchschnittsatzgewinn ist die Summe aus
1. dem Grundbetrag (Absatz 4),
2. dem Wert der Arbeitsleistung des Betriebsinhabers

und seiner im Betrieb beschäftigtenAngehörigen
(Absatz 5),

3. den vereinnahmten Pachtzinsen (Absatz 6 Satz 2),

4. demNutzungswertderWohnungdes Betriebsinha-
bers (Absatz 7),

5. den nach Absatz 8 gesondert zu ermittelnden Gewin-
nen.

Abzusetzen sind verausgabte Pachtzinsen (Absatz 6
Satz 1, Absatz 7 Satz 2) und diejenigen Schuldzinsen,
dieBetriebsausgabensind,sowiedauerndeLasten,die
Betriebsausgaben sind und die bei der Einheitsbewer-
tungnichtberücksichtigtsind.

(4) Als Grundbetrag ist
a) bei einem Ausgangswert bis 25 000 Deutsche Mark

der sechste Teil,
b) bei einem Ausgangswert über 25000 Deutsche

Mark der fünfte Teil
des Ausgangswertsanzusetzen.Dieser ist nach den
folgenden Nummern 1 bis 5 zu ermitteln:
1. Ausgangswertist der immaßgebendenEinheitswert

des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft ausge-
wiesene Vergleichswert der landwirtschaftlichen
Nutzung einschließlich der dazugehörenden Ab-
schlägeundZuschlägenach$ 41 des Bewertungs-
gesetzes, jedoch ohne Sonderkulturen.Zum Aus-
gangswert gehören ferner die im maßgebenden Ein-
heitswertdesBetriebsderLand-undForstwirtschaft
ausgewiesenen Hektarwerte des Geringstlandes
und die Vergleichswerte der Sonderkulturen, der
weinbaulichen Nutzung, der gärtnerischen Nutzung
und der sonstigen land- und forstwirtschaftlichen
Nutzung einschließlich der zu diesen Nutzungen oder
Nutzungsteilen gehörenden Abschläge und Zuschlä-
ge nach 841 des Bewertungsgesetzes sowie die
Einzelertragswerteder Nebenbetriebeunddes Ab-
baulandes, wenn die für diese Nutzungen, Nutzungs-
teile undsonstigenWirtschaftsgüternachdenVor-
schriften des Bewertungsgesetzes ermitteltenWerte
zuzüglichoderabzüglichdessichnachNummer4 er-
gebendenWerts insgesamt2000 Deutsche Mark
nichtübersteigen.Maßgebendist grundsätzlichder
Einheitswert, der auf den letzten Feststellungszeit-
punktfestgestelltwordenist,dervordemBeginndes
Wirtschaftsjahrs liegt oder mit dem Beginn des Wirt-
schaftsjahrszusammenfällt,für das der Gewinnzu
ermittelnist. Sind bei einer Fortschreibungoder
Nachfeststellung die Umstände, die zu der Fort-
schreibungoderNachfeststellunggeführthaben,be-
reitsvorodermitBeginndesWirtschaftsjahrseinge-
treten,in das der Fortschreibungs-oder Nachfest-
stellungszeitpunkt fällt, so ist der fortgeschriebene
oder nachfestgestellteEinheitswertbereits für die
Gewinnermittlung dieses Wirtschaftsjahrs maßge-
bend.8 175Nr.1,8 182Abs. 1und8351Abs. 2 der
Abgabenordnung sind anzuwenden. Hat ein Zugang
oder Abgang von Flächen der landwirtschaftlichen
Nutzung wegen der Fortschreibungsgrenzen des
&22 des Bewertungsgesetzes nicht zu einer Fort-



schreibung des Einheitswerts geführt, so ist der Ver-
gleichswert der landwirtschaftlichen Nutzung um die
auf diese Flächen entfallenden Wertanteile zu ver-
mehren oder zu vermindern.

2. Beim Pächter ist der Vergleichswert der landwirt-
schaftlichen Nutzung des eigenen Betriebs um den
Vergleichswert der landwirtschaftlichen Nutzung für
die zugepachteten landwirtschaftlichen Flächen zu
erhöhen. Besteht für die zugepachtetenlandwirt-
schaftlichen Flächen kein besonderer Vergleichs-
wert, so ist die Erhöhung nach dem Hektarwert zu er-
rechnen, der bei der Einheitsbewertung für den eige-
nenBetriebbeimVergleichswertder landwirtschaft-
lichen Nutzung zugrunde gelegt worden ist.

3. BeimVerpächterist derVergleichswertder landwirt-
schaftlichen Nutzung um den Wertanteil zu vermin-
dern, der auf die verpachteten landwirtschaftlichen
Flächenentfällt.

4. Werden Flächen mit Sonderkulturen, weinbaulicher
Nutzung, gärtnerischer Nutzung, sonstiger land- und
forstwirtschaftlicher Nutzung sowie Nebenbetriebe,
Abbauland oder Geringstland zugepachtet oder ver-
pachtet, so sind deren Werte oder deren nach ent-
sprechender Anwendung der Nummern 2 und 3 er-
mittelte Werte den Werten der in Nummer1 Satz 2
genannten Nutzungen, Nutzungsteile oder sonstigen
Wirtschaftsgüterim Fall der Zupachtunghinzuzu-
rechnenoder imFall derVerpachtungvon ihnenab-
zuziehen.

5. Landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie Flächen
undWirtschaftsgüterder inNummer4 bezeichneten
Art eines Betriebs, die bei der Einheitsbewertung
nach 8 69 des BewertungsgesetzesdemGrundver-
mögenzugerechnetundmitdemgemeinenWertbe-
wertet worden sind, sind mit dem Wert anzusetzen,
der sich nach den Vorschriften über die Bewertung
des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens erge-
ben würde. Dieser Wert ist nach dem Hektarwert zu
errechnen, der bei der Einheitsbewertung für den
eigenen Betrieb beim Vergleichswert der jeweiligen
Nutzung zugrunde gelegt worden ist oder zugrunde
zu legen wäre.

(5) Der Wert der Arbeitsleistung ist nach den folgen-
den Nummern 1 bis 5 zu ermitteln:

1. DerWert der Arbeitsleistungbeträgtfür
a) die körperliche Mitarbeit des Betriebsinhabers

und der im Betrieb beschäftigten Angehörigen
($ 15 Abgabenordnung) bei einem Ausgangswert
nach Absatz 4
aa) bis 8000 Deutsche Mark

je 8000 Deutsche Mark,
bb) über 8000 Deutsche Mark

bis 12000 Deutsche Mark
je 10000 Deutsche Mark,

cc) über 12000 Deutsche Mark
bis 25000 Deutsche Mark

je 12000 DeutscheMark,
dd) über 25000 Deutsche Mark

je 14 000 Deutsche Mark,
b) die Leitung des Betriebs 5 vom Hundert des Aus-

gangswerts nach Absatz 4.

2. Die Arbeitsleistung von Angehörigen unter 15 und
über 65 Jahren bleibt außer Betracht. Bei Angehöri-
gen, die zu Beginn des Wirtschaftsjahrs das 15.,
nicht aber das 18. Lebensjahr vollendet haben, ist der
Wert der Arbeitsleistung mit der Hälfte des in Num-
mer1 Buchstabe a genannten Betrags anzusetzen.

3. Sind die in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Per-
sonen nicht voll im Betrieb beschäftigt, so ist ein der
körperlichen Mitarbeit entsprechender Teil des nach
Nummer1 Buchstabe a und Nummer2 maßgeben-
denWertsderArbeitsleistunganzusetzen.Satz 1gilt
entsprechend bei Minderung der Erwerbsfähigkeit.
Für Angehörige, mit denen Arbeitsverträge abge-
schlossen sind, unterbleibt der Ansatz des Werts der
Arbeitsleistung.

4. Der Wert der körperlichen Mitarbeit der Person, die
den Haushalt führt, vermindert sich für jede im Haus-
halt voll beköstigte und untergebrachte Person um
20 vom Hundert.

5. Der Wert der Arbeitsleistung des Betriebsinhabers
und der Angehörigen kann höchstens für die nach Art
undGrößedes BetriebsangemesseneZahlvonVoll-
arbeitskräften angesetzt werden. Entgeltlich be-
schäftigte Vollarbeitskräfte sind entsprechend der
Dauer ihrer Beschäftigung auf die angemessene Zahl
der Arbeitskräfte anzurechnen. Je Hektar dürfen
höchstens 0,07 Vollarbeitskräfte berücksichtigt wer-
den.
(6) Pachtzinsen sind abziehbar, soweit sie den auf die

zugepachteten Flächen nach Absatz 4 Nr. 2 und 4 ent-
fallenden Grundbetrag nicht übersteigen. Eingenom-
mene Pachtzinsen sind anzusetzen, wenn sie zu den
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft gehören.
(7) Der Nutzungswert der Wohnung des Betriebsin-

habers ist mit einem Achtzehntel des im Einheitswert
besonders ausgewiesenen Wohnungswerts anzuset-
zen. Im Fall der Zupachtung eines Wohngebäudes kön-
nen die hierauf entfallenden Pachtzinsen bis zur Höhe
von einem Achtzehntel des Wohnungswerts abgezogen
werden.

(8) In den Durchschnittsatzgewinn nach den Absät-
zen 4 bis 7 sind auch Gewinne,soweit sie insgesamt
3000 DeutscheMark übersteigen,einzubeziehenaus
1. Sonderkulturen, weinbaulicher Nutzung, gärtneri-

scher Nutzung, sonstiger land- und forstwirtschaftli-
cher Nutzung, Nebenbetrieben, Abbauland sowie
Geringstland, wenn die hierfür nach den Vorschriften
des Bewertungsgesetzes ermittelten Werte zuzüg-
lich oder abzüglich der sich nach Absatz 4 Nr. 4 erge-
benden Werte 2 000 Deutsche Mark übersteigen,

2. forstwirtschaftlicher Nutzung,
3. Betriebsvorgängen, die bei der Feststellung des Aus-

gangswerts nach Absatz 4 nicht berücksichtigt wor-
den sind,

4. derVeräußerungoderEntnahmevonGrundundBo-
den;hierbeisind8 4Abs. 3 sowie$ 55entsprechend
anzuwenden.

814
Veräußerung des Betriebs

Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft ge-
hören auch Gewinne, die bei der Veräußerung eines
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land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs oder Teilbe-
triebs oder eines Anteils an einem land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsvermögenerzielt werden. $ 16
Abs. 1 Nr. 1 letzter Halbsatz und Abs. 2 bis 4 gilt mit der
Maßgabe entsprechend, daß der Freibetrag nach $ 16
Abs. 4 nicht zu gewähren ist, wenn der Freibetrag nach
8 14 a Abs. 1 gewährt wird.

814a
Vergünstigungen bei der Veräußerung

bestimmter land- und forstwirtschaftlicher Betriebe

(1) Veräußert ein Steuerpflichtiger nach dem 30. Juni
1970 und vor dem 1. Januar 1986 seinen land- und
forstwirtschaftlichen Betrieb im ganzen, so wird auf An-
trag der Veräußerungsgewinn (8 16 Abs. 2) nur insoweit
zur Einkommensteuer herangezogen, als er den Betrag
von60000 DeutscheMark übersteigt,wenn
1. der für den Zeitpunkt der Veräußerung maßgebende

Einheitswert des Betriebs 30 000 Deutsche Mark
nicht übersteigt,

2. dieEinkünftedes SteuerpflichtigenimSinnedes $ 2
Abs. 1 Nr. 2 bis 7 in den dem Veranlagungszeitraum
der Veräußerung vorangegangenen beiden Veranla-
gungszeiträumen jeweils den Betrag von 12000
DeutscheMarknichtüberstiegenhaben.BeiEhegat-
ten, die nicht dauernd getrennt leben, gilt Satz 1 mit
der Maßgabe, daß die Einkünfte beider Ehegatten zu-
sammen jeweils 24 000 Deutsche Mark nicht über-
stiegen haben.

Ist im Zeitpunkt der Veräußerung ein nach Nummer 1
maßgebenderEinheitswertnicht festgestelltoder sind
bis zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für eine
Wertfortschreibung erfüllt, so ist der Wert maßgebend,
der sich für den Zeitpunkt der Veräußerung als Einheits-
wert ergeben würde.

(2) Der Anwendungdes Absatzes 1 und des $ 34
Abs. 1 steht nicht entgegen, wenn die zum land- und
forstwirtschaftlichen Vermögen gehörenden Gebäude
mitdemdazugehörigenGrundundBodennichtmitver-
äußertwerden.In diesemFall geltendie Gebäudemit
dem dazugehörigen Grund und Boden als entnommen.
Der Entnahmegewinn bleibt außer Ansatz, soweit er auf
die Wohnung ($ 13 Abs. 2 Nr. 2) und den dazugehörigen
Grund und Boden entfällt, wenn der Steuerpflichtige im
Anschluß an die Veräußerung des Betriebs die Woh-
nung mindestens zwei Jahre selbst bewohnt und in die-
ser Zeit nicht veräußert.

(3) Als Veräußerunggilt auch die Aufgabedes Be-
triebs,wenn
1. die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sind und
2. derSteuerpflichtigeseinenland-undforstwirtschaft-

lichen Betrieb zum Zwecke der Strukturverbesse-
rungnachMaßgabedes841Abs.1Buchstabec des
Gesetzes über eine Altershilfe für Landwirte abgege-
ben hat unddies durcheine Bescheinigungder zu-
ständigen Alterskasse nachweist.

8 16 Abs. 3 Sätze 3 und 4 gilt entsprechend.

(4) Veräußert oder entnimmt ein Steuerpflichtiger
nach dem31. Dezember1979 undvor dem1. Januar
1986 Teile des zu einem land- und forstwirtschaftlichen
Betrieb gehörenden Grund und Bodens, so wird der bei

der Veräußerung oder der Entnahme entstehende Ge-
winn auf Antrag nur insoweit zur Einkommensteuer her-
angezogen, als er den Betrag von 60 000 Deutsche
Mark übersteigt. Satz 1 ist nur-anzuwenden, wenn
1. der Steuerpflichtige

a) denVeräußerungspreisnachAbzugderVeräuße-
rungskosten innerhalb von zwölf Monaten nach
derVeräußerungzurAbfindungweichenderErben
verwendet oder

b) den entnommenen Grund und Boden innerhalb
von zwölf Monaten nach der Entnahme im Wege
der vorweggenommenen Erbfolge oder zur Abfin-
dung weichender Erben diesen übereignet und

2. das Einkommen des Steuerpflichtigen ohne Berück-
sichtigung des Freibetrags in dem dem Veranla-
gungszeitraum der Veräußerung oder der Entnahme
vorangegangenenVeranlagungszeitraumdenBetrag
von 24 000 Deutsche Mark nicht überstiegen hat; bei
Ehegatten, die nach den 88-26, 26 b zusammen ver-
anlagt werden, erhöht sich der Betrag von 24 000
Deutsche Mark auf 48 000 Deutsche Mark.

Verwendet der Steuerpflichtige den Veräußerungspreis
oder entnimmt er den Grund und Boden nur zu einem
Teil zu den in Satz 2 Nr.1 angegebenenbegünstigten
Zwecken,so ist nur der entsprechendeTeil des Ver-
äußerungs-oderEntnahmegewinnssteuerfrei.
(5) Der Freibetrag von 60 000 Deutsche Mark wird

demSteuerpflichtigenfür alleVeräußerungenundEnt-
nahmennachAbsatz4 in dieser Fassung undfür alle
Veräußerungen zur Abfindung weichender Erben nach
Absatz4 indenvordem1.Januar 1977geltendenFas-
sungeninsgesamtnureinmalgewährt.

b) Gewerbebetrieb
($S2 Abs. 1 Nr. 2)

815
Einkünfte aus Gewerbebetrieb

(1) Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind
1. Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen. Dazu ge-

hörenauchEinkünfteausgewerblicherBodenbewirt-
schaftung,z. B. aus Bergbauunternehmenund aus
Betriebenzur GewinnungvonTorf, SteinenundEr-
den,soweit sie nicht land- oder forstwirtschaftliche
Nebenbetriebesind;

2. die Gewinnanteile der Gesellschafter einer Offenen
Handelsgesellschaft,einer Kommanditgesellschaft
undeineranderenGesellschaft,bei der der Gesell-
schafterals Unternehmer(Mitunternehmer)anzuse-
hen ist, und die Vergütungen, die der Gesellschafter .
von der Gesellschaft für seine Tätigkeit imDienst der
Gesellschaft oder für die Hingabe von Darlehen oder
für die ÜberlassungvonWirtschaftsgüternbezogen
hat;

3. die Gewinnanteileder persönlichhaftendenGesell-
schafter einer Kommanditgesellschaftauf Aktien,
soweit sie nicht auf Anteile am Grundkapital entfal-
len,unddieVergütungen,diederpersönlichhaftende
GesellschaftervonderGesellschaftfür seineTätig-
keit imDienstderGesellschaftoderfürdie Hingabe
von Darlehenoder für die Überlassungvon Wirt-
schaftsgütern bezogen hat.



(2) Verluste aus gewerblicher Tierzucht oder gewerb-
licher Tierhaltung dürfen weder mit anderen Einkünften
aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus anderen
Einkunftsarten ausgeglichen werden; sie dürfen auch
nicht nach & 10 d abgezogen werden. Die Verluste min-
dernjedochnachMaßgabedes $ 10d dieGewinne,die
der Steuerpflichtige im vorangegangenen Wirtschafts-
jahr und in späteren Wirtschaftsjahren aus gewerblicher
Tierzucht oder gewerblicher Tierhaltung erzielt hat oder
erzielt.

815a
Verluste bei beschränkter Haftung

(1) Der einem Kommanditisten zuzurechnende Anteil
am Verlust der Kommanditgesellschaft darf weder mit
anderen Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Ein-
künften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen wer-
den, soweit ein negatives Kapitalkonto des Kommandi-
tisten entsteht oder sich erhöht; er darf insoweit auch
nicht nach $ 10 d abgezogen werden. Haftet der Kom-
manditistamBilanzstichtagdenGläubigernderGesell-
schaft auf Grund des 8 171 Abs. 1 des Handelsgesetz-
buchs, so können abweichend von Satz 1 Verluste des
Kommanditisten bis zur Höhe des Betrags, um den die
im Handelsregister eingetragene Einlage des Komman-
ditisten seine geleistete Einlage übersteigt, auch aus-
geglichen oder abgezogen werden, soweit durch den
Verlust ein negatives Kapitalkonto entsteht oder sich
erhöht. Satz 2 ist nuranzuwenden, wenn derjenige, dem
der Anteil zuzurechnen ist, im Handelsregister eingetra-
gen ist, das Bestehen der Haftung nachgewiesen wird
und eine Vermögensminderung auf Grund der Haftung
nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder nach Art und
Weise des Geschäftsbetriebsunwahrscheinlichist.

(2) Soweit der Verlust nach Absatz 1 nicht aus-
geglichen oder abgezogen werden darf, mindert er die
Gewinne, die dem Kommanditisten in späteren Wirt-
schaftsjahrenaus seiner Beteiligungan der Komman-
ditgesellschaft zuzurechnen sind.

(3) Soweit ein negatives Kapitalkonto des Komman-
ditisten durch Entnahmen entsteht oder sich erhöht
(Einlageminderung) und soweit nicht auf Grund der Ent-
nahmen eine nach Absatz 1 Satz 2 zu berücksichtigen-
de Haftung besteht oder entsteht, ist dem Kommanditi-
stenderBetragderEinlageminderungalsGewinnzuzu-
rechnen.Der nach Satz1 zuzurechnendeBetragdarf
den Betrag der Anteile am Verlust der Kommanditge-
sellschaft nicht übersteigen, der imWirtschaftsjahr der
Einlageminderung und in den zehn vorangegangenen
Wirtschaftsjahrenausgleichs-oderabzugsfähiggewe-
sen ist. Wird der Haftungsbetrag im Sinne des Absat-
zes 1 Satz 2 gemindert(Haftungsminderung)undsind
im Wirtschaftsjahr der Haftungsminderung und den
zehn vorangegangenenWirtschaftsjahren Verluste
nach Absatz 1 Satz 2 ausgleichs- oder abzugsfähig ge-
wesen,so ist demKommanditistenderBetragderHaf-
tungsminderung,vermindertumaufGrundderHaftung
tatsächlich geleistete Beträge, als Gewinn zuzurech-
nen;Satz 2 giltsinngemäß.DienachdenSätzen1bis 3
zuzurechnenden Beträge mindern die Gewinne, die dem
Kommanditistenim Wirtschaftsjahr der Zurechnung
oder in späteren Wirtschaftsjahren aus seiner Beteili-
gungan der Kommanditgesellschaft zuzurechnen sind.
(4)DernachAbsatz1nichtausgleichs-oderabzugs-

fähigeVerlusteinesKommanditisten,vermindertumdie
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nach Absatz 2 abzuziehenden und vermehrt um die
nach Absatz 3 hinzuzurechnenden Beträge (verrechen-
barer Verlust), ist jährlich gesondert festzustellen.
DabeiistvondemverrechenbarenVerlustdesvorange-
gangenen Wirtschaftsjahrs auszugehen. Zuständig für
denErlaßdesFeststellungsbescheidsistdasfürdiege-
sonderte Feststellung des Gewinns und Verlustes der
Gesellschaft zuständige Finanzamt. Der Feststellungs-
bescheid kann nur insoweit angegriffen werden, als der
verrechenbare Verlust gegenüber dem verrechenbaren
Verlust des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs sich
veränderthat.

(5) Absatz 1 Satz 1, Absatz 2, Absatz 3 Sätze 1, 2
und4 sowieAbsatz4 geltensinngemäßfürandereUn-
ternehmer, soweit deren Haftung der eines Kommandi-
tisten vergleichbar ist, insbesondere für
1. stille Gesellschafter einer stillen Gesellschaft imSin-

ne des 8 335 des Handelsgesetzbuchs, bei der der
stille Gesellschafter als Unternehmer (Mitunterneh-
mer)anzusehenist,

2. Gesellschafter einer Gesellschaft im Sinne des Bür-
gerlichenGesetzbuchs,bei der der Gesellschafter
als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen ist,
soweit die Inanspruchnahme des Gesellschafters für
Schuldenin ZusammenhangmitdemBetriebdurch
Vertrag ausgeschlossen oder nach Art und Weise
des Geschäftsbetriebs unwahrscheinlich ist,

3. GesellschaftereinerausländischenPersonengesell-
schaft, bei der der Gesellschafter als Unternehmer
(Mitunternehmer)anzusehenist, soweitdieHaftung
des GesellschaftersfürSchuldeninZusammenhang
mit dem Betrieb der eines Kommanditistenoder
eines stillenGesellschaftersentsprichtodersoweit
die InanspruchnahmedesGesellschaftersfürSchul-
den inZusammenhang mitdem Betrieb durch Vertrag
ausgeschlossen oder nach Art und Weise des
Geschäftsbetriebsunwahrscheinlichist,

4. Unternehmer, soweit Verbindlichkeiten nur in Abhän-
gigkeit von Erlösen oder Gewinnen aus der Nutzung,
Veräußerungoder sonstigenVerwertungvon Wirt-
schaftsgütern zu tilgen sind.

816
Veräußerungdes Betriebs

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehören
auch Gewinne, die erzielt werden bei der Veräußerung
1. des ganzen Gewerbebetriebsoder eines Teilbe-

triebs; als Teilbetrieb gilt auch die Beteiligung an
einerKapitalgesellschaft,wenndie Beteiligungdas
gesamte Nennkapital der Gesellschaft oder alle
Kuxe der bergrechtlichen Gewerkschaft umfaßt;

2. des Anteils eines Gesellschafters, der als Unterneh-
mer (Mitunternehmer) des Betriebs anzusehen ist
(8 15 Abs. 1 Nr.2);

3. des AnteilseinespersönlichhaftendenGesellschaf-
ters einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (8 15
Abs. 1 Nr. 3).

(2)VeräußerungsgewinnimSinnedesAbsatzes1 ist
der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug
der Veräußerungskosten den Wert des Betriebsvermö-
gens (Absatz 1 Nr. 1) oder den Wert des Anteils am Be-
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triebsvermögen (Absatz 1 Nr. 2 und 3) übersteigt. Der
Wert des Betriebsvermögens oder des Anteils ist für
den Zeitpunkt der Veräußerung nach 8 4 Abs. 1 oder
nach 85 zu ermitteln.

(3)Als VeräußerunggiltauchdieAufgabedesGewer-
bebetriebs. Werden die einzelnen dem Betrieb gewid-
meten Wirtschaftsgüter im Rahmen der Aufgabe des
Betriebs veräußert, so sind die Veräußerungspreise an-
zusetzen.WerdendieWirtschaftsgüternichtveräußert,
so ist der gemeine Wert imZeitpunkt der Aufgabe anzu-
setzen. Bei Aufgabe eines Gewerbebetriebs, an dem
mehrere Personen beteiligt waren, ist für jeden einzel-
nen Beteiligten der gemeine Wert der Wirtschaftsgüter
anzusetzen, die er bei der Auseinandersetzung erhalten
hat.

(4) Der Veräußerungsgewinn wird zur Einkommen-
steuer nur herangezogen, soweit er bei der Veräußerung
des ganzen Gewerbebetriebs 30 000 Deutsche Mark
und bei der Veräußerung eines Teilbetriebs oder eines
AnteilsamBetriebsvermögendenentsprechendenTeil
von 30 000 DeutscheMark übersteigt.Der Freibetrag
ermäßigt sich um den Betrag, um den der Veräuße-
rungsgewinn bei der Veräußerung des ganzen Gewer-
bebetriebs 100 000 Deutsche Mark und bei der Veräu-
Berungeines Teilbetriebsoder eines Anteils am Be-
triebsvermögen den entsprechenden Teil von 100 000
Deutsche Mark übersteigt. An die Stelle der Beträge von
30000 Deutsche Mark tritt jeweils der Betrag von
60 000 Deutsche Mark und an die Stelle der Beträge
von 100000 Deutsche Mark jeweils der Betrag von
200 000 Deutsche Mark, wenn der Steuerpflichtige
nach Vollendung seines 55. Lebensjahrs oder wegen
dauernder Berufsunfähigkeit seinen Gewerbebetrieb
veräußert oder aufgibt.

817
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften

bei wesentlicherBeteiligung
(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört

auch der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an
einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer inner-
halbder letztenfünfJahre amKapitalderGesellschaft
wesentlich beteiligt war und die innerhalb eines Veran-
lagungszeitraums veräußerten Anteile 1 vom Hundert
des Kapitals der Gesellschaft übersteigen. Anteile an
einer Kapitalgesellschaft sind Aktien, Anteile an einer
GesellschaftmitbeschränkterHaftung,Kuxe, Genuß-
scheineoderähnlicheBeteiligungenundAnwartschaf-
ten auf solche Beteiligungen. Eine wesentliche Beteili-
gung ist gegeben, wenn der Veräußerer an der Gesell-
schaft zu mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittel-
bar beteiligt war. Hat der Veräußerer den veräußerten
Anteil innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veräuße-
rung unentgeltlich erworben, so gilt Satz 1 entspre-
chend,wennderVeräußererzwarnichtselbst,aberder
Rechtsvorgängeroder,sofernder Anteil nacheinander
unentgeltlich übertragen worden ist, einer der Rechts-
vorgängerinnerhalbder letztenfünf Jahre wesentlich
beteiligtwar.

(2) Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1 ist
der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug
derVeräußerungskostendieAnschaffungskostenüber-
steigt. Hat der Veräußerer den veräußerten Anteil unent-

geltlich erworben, so sind als Anschaffungskosten des
Anteils die Anschaffungskosten des Rechtsvorgängers
maßgebend, der den Anteil zuletzt entgeltlich erworben
hat.
(3) Der Veräußerungsgewinn wird zur Einkommen-

steuer nur herangezogen, soweit er den Teil von 20 000
Deutsche Mark übersteigt, der dem veräußerten Anteil
an der Kapitalgesellschaft entspricht. Der Freibetrag er-
mäßigtsich umdenBetrag,umdenderVeräußerungs-
gewinn den Teil von 80 000 Deutsche Mark übersteigt,
der dem veräußerten Anteil an der Kapitalgesellschaft
entspricht.
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwen-

den,wenneineKapitalgesellschaftaufgelöstwirdoder
wenn ihr Kapital herabgesetzt und zurückgezahlt wird,
soweit die Rückzahlung nicht als Gewinnanteil (Divi-
dende) gilt. In diesen Fällen ist als Veräußerungspreis
der gemeine Wert des dem Steuerpflichtigen zugeteil-
ten oder zurückgezahlten Vermögens der Kapitalgesell-
schaft anzusetzen, soweit es nicht nach $ 20 Abs. 1
Nr. 1 oder 2 zu den Einnahmen aus Kapitalvermögen .
gehört.

c) Selbständige Arbeit
($ 2 Abs. 1 Nr. 3)

818
(1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind

1. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu der freibe-
ruflichen Tätigkeit gehören die selbständig ausgeüb-
te wissenschaftliche, künstlerische, schriftstelleri-
sche, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit,
die selbständige Berufstätigkeit der Ärzte, Zahn-
ärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patentan-
wälte, Vermessungsingenieure, Ingenieure, Archi-
tekten, Handelschemiker, Wirtschaftsprüfer, Steuer-
berater, beratenden Volks- und Betriebswirte, verei-
digten Buchprüfer (vereidigtenBücherrevisoren),
Steuerbevollmächtigten,Heilpraktiker, Dentisten,
Krankengymnasten, Journalisten, Bildberichter-
statter, Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und ähnli-
cher Berufe. Ein Angehöriger eines freien Berufs im
Sinne der Sätze 1 und2 ist auchdannfreiberuflich
tätig, wenn er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter
Arbeitskräftebedient;Voraussetzungist, daßer auf
Grund eigener Fachkenntnisse leitend und eigen-
verantwortlich tätig wird. Eine Vertretung im Fall vor-
übergehender Verhinderung steht der Annahme
einer leitendenundeigenverantwortlichenTätigkeit
nicht entgegen;

2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen Lotterie,
wenn sie nicht Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind;

3. Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit, z. B.
VergütungenfürdieVollstreckungvonTestamenten,
für Vermögensverwaltung und für die Tätigkeit als
Aufsichtsratsmitglied.
(2) Einkünfte nach Absatz 1 sind auch dann steuer-

pflichtig, wenn es sich nur um eine vorübergehende
Tätigkeithandelt.
(3)ZudenEinkünftenaus selbständigerArbeitgehört

auch der Gewinn, der bei der Veräußerung des Vermö-
gens oder eines selbständigen Teils des Vermögens



oder eines Anteils am Vermögen erzielt wird, das der
selbständigen Arbeit dient. $ 16 Abs. 1 Nr. 1 letzter
HalbsatzundAbs. 2 bis 4 giltentsprechend.
(4) Bei der Ermittlung des Einkommens werden 5 vom

Hundert der Einnahmen aus freier Berufstätigkeit, höch-
stens jedoch 1200 Deutsche Mark jährlich, abgesetzt,
wenndieEinkünfteausderfreienBerufstätigkeitdiean-
deren Einkünfte überwiegen.
(5) 8 15 Abs. 1 Nr. 2 und $ 15 a sind entsprechend an-

zuwenden.

d) Nichtselbständige Arbeit
($ 2 Abs. 1 Nr. 4)

819
(1) Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit

gehören
1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und an-

dere Bezüge und Vorteile, die für eine Beschäftigung
imöffentlichen oder privaten Dienst gewährt werden;

2. Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisengel-
der und andere Bezüge und Vorteile aus früheren
Dienstleistungen.

Es ist gleichgültig, ob es sich um laufende oder um ein-
maligeBezügehandeltundob einRechtsanspruchauf
sie besteht.
(2) Von Versorgungsbezügen bleibt ein Betrag in Hö-

he von 40 vomHundertdieser Bezüge,höchstensje-
doch insgesamt ein Betrag von 4 800 Deutsche Mark im
Veranlagungszeitraum, steuerfrei (Versorgungs-Frei-
betrag). Versorgungsbezüge sind Bezüge und Vorteile
aus früheren Dienstleistungen, die
1. als Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld, Unter-

haltsbeitrag oder als gleichartiger Bezug
a) auf Grund beamtenrechtlicher oder entsprechen-

der gesetzlicher Vorschriften,
b) nach beamtenrechtlichen Grundsätzen von Kör-

perschaften, Anstalten oder Stiftungen des öf-
fentlichenRechtsoderöffentlich-rechtlichenVer-
bänden von Körperschaften

oder
2. in anderen Fällen wegen Erreichens einer Alters-

grenze, Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder
als Hinterbliebenenbezüge gewährt werden; Bezüge,
die wegen Erreichens einer Altersgrenze gewährt
werden, gelten erst dann als Versorgungsbezüge,
wenn der Steuerpflichtige das 62. Lebensjahr oder,
wenn er Schwerbehinderter ist, das 60. Lebensjahr
vollendethat.
(3) Vom Arbeitslohn, der dem Arbeitnehmer in der Zeit

vom8. Novemberbis 31. Dezemberaus seinemersten
Dienstverhältnis zufließt, ist ein Betrag von 600 Deut-
sche Mark abzuziehen (Weihnachts-Freibetrag). Bei
einer Veranlagung zur Einkommensteuer und beim
Lohnsteuer-Jahresausgleich ist der Weihnachts-Frei-
betrag auch zu berücksichtigen, wenn der Arbeitnehmer
in der genannten Zeit keinen Arbeitslohn bezogen hat.
(4) Vom Arbeitslohn ist außerdem ein Betrag von 480

Deutsche Mark im Kalenderjahr abzuziehen (Arbeitneh-
mer-Freibetrag).
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(5) Die Freibeträge nach den Absätzen 3 und 4 dürfen
zusammen nur bis zur Höhe des um einen etwaigen
FreibetragnachAbsatz2 gekürztenArbeitslohnsabge-
zogen werden.

e) Kapitalvermögen
(8 2 Abs. 1 Nr. 5)

8 20
(1) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören

1. Gewinnanteile(Dividenden),Ausbeutenundsonsti-
ge Bezügeaus Aktien,Kuxen,Genußscheinen,mit
denendas Recht amGewinnundLiquidationserlös
einer Kapitalgesellschaft verbunden ist, aus Anteilen
an GesellschaftenmitbeschränkterHaftung,an Er-
werbs- undWirtschaftsgenossenschaften,Kolonial-
gesellschaftenund an bergbautreibendenVereini-
gungen, die die Rechte einer juristischen Person ha-
ben.Die Bezügegehörennicht zu den Einnahmen,
soweit sie aus Ausschüttungen einer unbeschränkt
steuerpflichtigen Körperschaft stammen, für die
Eigenkapitalim Sinne des $ 30 Abs. 2 Nr. 4 des
Körperschaftsteuergesetzesals verwendetgilt;

2. Bezüge, die auf Grund einer Kapitalherabsetzung
odernachderAuflösungunbeschränktsteuerpflich-
tiger Körperschaften oder Personenvereinigungen im
Sinne der Nummer 1 anfallen, soweit bei diesen für
Ausschüttungen verwendbares Eigenkapital im Sin-
ne des $ 29 des Körperschaftsteuergesetzes als
verwendetgilt unddie Bezügenichtzu den Einnah-
menimSinnederNummer1gehören.Nummer1Satz
2 gilt entsprechend;

3. dienach$ 36Abs. 2 Nr.3 anzurechnendeodernach
den$$36bbis 36e diesesGesetzesodernach8 52
des Körperschaftsteuergesetzes zu vergütende Kör-
perschaftsteuer. Die anzurechnende oder zu vergü-
tende Körperschaftsteuer gilt außer in den Fällen des
8 36e dieses Gesetzes und des $ 52 des Körper-
schaftsteuergesetzes als zusammen mitden Einnah-
menimSinnederNummern1oder2oderdesAbsat-
zes 2 Nr. 2 Buchstabe a bezogen;

4. EinnahmenausderBeteiligunganeinemHandelsge-
werbe als stiller Gesellschafter und aus partiari-
schen Darlehen, es sei denn, daß derGesellschafter
oder Darlehnsgeber als Mitunternehmer anzusehen
ist. Auf Anteile des stillen Gesellschafters amVerlust
des Betriebs ist $ 15 a sinngemäß anzuwenden;

5. Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden und
Renten aus Rentenschulden. Bei Tilgungshypothe-
ken und Tilgungsgrundschulden ist nur der Teil der
Zahlungenanzusetzen,der als Zins aufdenjeweili-
gen Kapitalrest entfällt;

6. außerrechnungsmäßigeund rechnungsmäßigeZin-
sen aus den Sparanteilen, die in den Beiträgen zu
Versicherungen auf den Erlebens- oder Todesfall
enthaltensind.Dies gilt nichtfür Zinsenaus Versi-
cherungen im Sinne des $ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buch-
stabe b, die mit Beiträgen verrechnet oder im Versi-
cherungsfalloder im Fall des Rückkaufs des Ver-
trags nach Ablauf von zwölf Jahren seit dem Ver-
tragsabschluß ausgezahlt werden. Die Sätze 1 und 2
sind auf Kapitalerträge aus fondsgebundenen Le-
bensversicherungen entsprechend anzuwenden;
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7. Zinsen imSinne des 8 57 Abs. 3 des Aktiengesetzes;
8. Zinsenaus sonstigenKapitalforderungenjederArt,

z.B. aus Einlagen und Guthaben bei Kreditinstituten,
aus Darlehen und Anleihen;

9. Diskontbeträge von Wechseln und Anweisungen ein-
schließlich der Schatzwechsel.
(2) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören

auch
1. besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den in

Absatz 1 bezeichneten Einnahmen oder an deren
Stelle gewährt werden;

2. Einnahmen aus der Veräußerung
a) von Dividendenscheinen und sonstigen Ansprü-

chen durch den Anteilseigner,
b) vonZinsscheinendurchden InhaberderSchuld-

verschreibung,
wenn die dazugehörigen Aktien, sonstigen Anteile
oderSchuldverschreibungennichtmitveräußertwer-
den. Anteilseigner ist derjenige, dem nach $ 39 der
Abgabenordnungdie Anteilean demKapitalvermö-
gen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 zuzurechnen sind.
Sind einemNießbraucheroder Pfandgläubigerdie

zurechnen, so gilt er als Anteilseigner;
3. Einnahmen aus der Veräußerung von Zinsscheinen,

wenn die dazugehörigen Schuldverschreibungen
mitveräußert werden und das Entgelt für die auf den
Zeitraum bis zur Veräußerung der Schuldverschrei-
bung entfallenden Zinsen des laufenden Zinszah-
lungszeitraums (Stückzinsen) besonders in Rech-
nung gestellt ist. Die bei der Einlösung oder Weiter-
veräußerung der Zinsscheine vom Erwerber der Zins-
scheine vereinnahmten Zinsen sind um das Entgelt
für den Erwerb der Zinsscheine zu kürzen.

Die Nummern 2 und 3 gelten sinngemäß für die Einnah-
men aus der Abtretung von Dividenden- oder Zinsan-
sprüchen oder sonstigen Ansprüchen im Sinne der
Nummer 2, wenn die dazugehörigen Anteilsrechte oder
Schuldverschreibungen nicht in einzelnen Wertpapie-
ren verbrieft sind. Satz 2 gilt auch bei der Abtretung von
Zinsansprüchen aus Schuldbuchforderungen, die in ein
ÖffentlichesSchuldbucheingetragensind.
(3) Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2 be-

zeichneten Art zu den Einkünften aus Land- und Forst-
wirtschaft,aus Gewerbebetrieb,aus selbständigerAr-
beit oder aus Vermietung und Verpachtung gehören,
sind sie diesen Einkünften zuzurechnen.
(4) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermö-

gen ist nach Abzug der Werbungskosten ein Betrag von
300 Deutsche Mark abzuziehen (Sparer-Freibetrag).
Ehegatten, die zusammen veranlagt werden, wird ein
gemeinsamer Sparer-Freibetrag von 600 Deutsche
Mark gewährt. Der gemeinsame Sparer-Freibetrag ist
bei der Einkunftsermittlungbei jedemEhegattenje zur
Hälfte abzuziehen;sind die um die Werbungskosten
geminderten Kapitalerträge eines Ehegatten niedriger
als 300DeutscheMark,so istderanteiligeSparer-Frei-
betrag insoweit, als er die um die Werbungskosten
gemindertenKapitalerträgedieses Ehegatten über-
steigt, beim anderen Ehegatten abzuziehen. Der Sparer-
Freibetrag und der gemeinsame Sparer-Freibetrag dür-
fen nicht höher sein als die um die Werbungskosten ge-
minderten Kapitalerträge.

f) Vermietung und Verpachtung
(8 2 Abs. 1 Nr. 6)

821
(1) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sind

1. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von un-
beweglichem Vermögen, insbesondere von Grund-
stücken, Gebäuden, Gebäudeteilen, Schiffen, die in
ein Schiffsregister eingetragen sind, und Rechten,
die den Vorschriftendes bürgerlichenRechts über
Grundstücke unterliegen (z. B. Erbbaurecht, Erb-
pachtrecht, Mineralgewinnungsrecht);

2. Einkünfte aus Vermietungund Verpachtungvon
Sachinbegriffen, insbesondere von beweglichem Be-
triebsvermögen;

3. Einkünfteaus zeitlich begrenzterÜberlassungvon
Rechten, insbesondere von_ schriftstellerischen,
künstlerischen und gewerblichen Urheberrechten,
vongewerblichenErfahrungenundvonGerechtigkei-
ten undGefällen;

4. EinkünfteausderVeräußerungvonMiet-undPacht-
zinsforderungen, auch dann, wenn die Einkünfte im
Veräußerungspreis von Grundstücken enthalten sind
unddie Miet- oderPachtzinsensich aufeinenZeit-
raum beziehen, in dem der Veräußerer noch Besitzer
war.

8 15 a ist sinngemäß anzuwenden.

(2) Zu den Einkünften aus Vermietung und Verpach-
tung gehörtauch der Nutzungswertder Wohnungim
eigenen Haus oder der Nutzungswert einer dem Steuer-
pflichtigenganzoderteilweiseunentgeltlichüberlasse-
nen Wohnung einschließlich der zugehörigen sonstigen
RäumeundGärten.
(3)EinkünftederindenAbsätzen1 und2 bezeichne-

ten Art sind Einkünften aus anderen Einkunftsarten
zuzurechnen,soweit sie zu diesengehören.

821la
Nutzungswert der selbstgenutzten Wohnung

im eigenenEinfamilienhaus
(1) Bei einer Wohnung imeigenen Einfamilienhaus im

Sinne des $ 75 Abs. 5 des Bewertungsgesetzeswird
der Nutzungswert (8 21 Abs. 2) auf Grund des Einheits-
werts des Grundstücksermittelt.Als Grundbetragfür
den Nutzungswert ist 1 vom Hundert des maßgebenden
Einheitswertsdes Grundstücks anzusetzen.Beginnt
oder endetdie Selbstnutzungwährenddes Kalender-
jahrs, so ist nur der Teil des Grundbetrags anzusetzen,
der auf die vollen Kalendermonate der Selbstnutzung
entfällt.

(2) Maßgebendist der Einheitswertfür den letzten
Feststellungszeitpunkt (Hauptfeststellungs-, Fort-
schreibungs- oder Nachfeststellungszeitpunkt), der vor
dem Beginn des Kalenderjahrs liegt oder mit dem Be-
ginn des Kalenderjahrs zusammenfällt, für das der Nut-
zungswertzu ermittelnist. Ist das Einfamilienhauserst
innerhalb des Kalenderjahrs fertiggestellt worden, für
das der Nutzungswert zu ermitteln ist, so ist der Ein-
heitswert maßgebend, der zuerst für das Einfamilien-
haus festgestellt wird.



(3) Von dem Grundbetrag dürfen nur abgesetzt wer-
den:
1. die mit der Nutzung des Grundstücks zu Wohnzwek-

ken in wirtschaftlichemZusammenhangstehenden
Schuldzinsen bis zur Höhe des Grundbetrags;

2. erhöhte Absetzungen, die bei dem Einfamilienhaus
in Anspruch genommen werden, nach Abzug der
SchuldzinsenimSinne der Nummer1.
(4) Dient das Grundstück teilweise eigenen oder

fremden gewerblichen, beruflichen oder öffentlichen
Zwecken, so vermindert sich der maßgebende Einheits-
wert umden Teil, der bei einer Aufteilung nach dem Ver-
hältnis der Nutzflächen auf den gewerblich, beruflich
oder öffentlich genutzten Teil des Grundstücks entfällt.
Dasselbe gilt, wenn Teile des Einfamilienhauses zu
Wohnzwecken vermietet sind und die Einnahmen hier-
aus das Dreifache des anteilig auf die vermieteten Teile
entfallenden Grundbetrags, mindestens aber 1000
Deutsche Mark im Kalenderjahr, übersteigen.
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden, wenn

die gesamte Fläche des Grundstücks größer als das
ZwanzigfachederbebautenGrundflächeist; in diesem
Fall ist jedoch mindestens der Nutzungswert anzuset-
zen, der sich nach den Absätzen 1 bis 4 ergeben würde,
wenn die gesamte Fläche des Grundstücks nicht größer
als das Zwanzigfacheder bebautenGrundflächewäre.

9) Sonstige Einkünfte
($ 2 Abs. 1 Nr. 7)

822
Arten der sonstigen Einkünfte

SonstigeEinkünftesind
1. Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, soweit sie

nichtzu den in 8 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 bezeichneten
Einkunftsarten gehören. Werden die Bezüge freiwillig
oderauf GrundeinerfreiwilligbegründetenRechts-
pflicht oder einer gesetzlich unterhaltsberechtigten
Person gewährt, so sind sie nicht dem Empfänger zu-
zurechnen, wenn der Geber unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtig ist. Zu den in Satz 1 bezeichneten
Einkünften gehören auch
a) Leibrenten insoweit, als in den einzelnen Bezügen

Einkünfte aus Erträgen des Rentenrechts enthal-
ten sind.Als Ertragdes Rentenrechtsgilt für die
gesamte Dauer des Rentenbezugs der Uhnter-
schied zwischen dem Jahresbetrag der Rente und
demBetrag,dersichbeigleichmäßigerVerteilung
des KapitalwertsderRenteauf ihrevoraussicht-
liche Laufzeit ergibt; dabei ist der Kapitalwert
nachdieserLaufzeitzuberechnen.DerErtragdes
Rentenrechts (Ertragsanteil) ist aus der nachste-
hendenTabellezu entnehmen:

Bei Beginn Ertrags-] Bei Beginn Ertrags- Bei Beginn Ertrags-
der Rente anteit der Rente anteil der Rente anteil
vollendetes vollendetes vollendetes
Lebensjahr Lebensjahr Lebensjahr
des Renten- in des Renten- in des Renten- in
berechtigten v.H. berechtigten v.H. berechtigten v.H.

0 63 39 43 64 21
1bis 3| 64 40 42 65 20
4bis 5| 63 |41bis42]| 41 66 19
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erante| antst| erfente| ansit| dermente| antei
vollendetes voilendetes vollendetes

er Aeram in dos Renten- in ds Porten- in
berechtigten v.H. berechtigten v.H. berechtigten v.H.

6bis 8| 62 43 40 67 18
9bis10| 61 44 39 68 17
11 bis 12| 60 45 38 69 16
13 bis 14| 59 46 37 |70Obis71| 15
15 bis 16| 58 47 36 72 14
17bis18| 57 |48bis49| 35 | 73 13
19 bis 20| 56 50 34 74 12

21 55 51 33 |75bis 76| 11
22 bis 23| 54 52 32 77 10
24 bis 25| 53 53 31 [78bis 79| 9

26 52 54 30 80 8
27 bis 28| 51 55 29 |81bis82| 7
29 bis 30| 50 56 28 |83bis 84| 6

31 49 57 27 |85bis86| 5
32 48 58 26 |87bis89| 4

33 bis 34| 47 |59bis60| 25 |90bis92| 3
35 46 61 24 |93bis 98| 2

36 bis 37| 45 -62 23 ab 99 1
38 44 63 22

Die Ermittlung des Ertrags aus Leibrenten, die vor
dem1. Januar 1955 zu laufenbegonnenhaben,
und aus Renten, deren Dauer von der Lebenszeit
mehrerer Personen oder einer anderen Person als
desRentenberechtigtenabhängt,sowieausLeib-
renten, die auf eine bestimmte Zeit beschränkt
sind, wird durch eine Rechtsverordnung be-
stimmt;

b) Einkünfteaus ZuschüssenundsonstigenVortei-
len, die als wiederkehrende Bezüge gewährt wer-
den;

1a.Einkünfte aus Unterhaltsleistungen, soweit sie nach
8 10Abs. 1Nr.1vomGeberabgezogenwerdenkön-
nen;

2. Einkünfteaus SpekulationsgeschäftenimSinnedes
$ 23;

ren Einkunftsarten ($ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6) noch zu
denEinkünftenimSinnederNummern1, 1a, 2 oder
4 gehören, z. B. Einkünfte aus gelegentlichen Ver-
mittlungen und aus der Vermietung beweglicher Ge-
genstände.SolcheEinkünftesindnichteinkommen-
steuerpflichtig, wenn sie weniger als 500 Deutsche
Mark im Kalenderjahr betragen haben. Übersteigen
die Werbungskostendie Einnahmen,so darf der
übersteigende Betrag bei Ermittlung des Einkom-
mensnichtausgeglichenwerden;er darfauchnicht
nach 8 10 d abgezogen werden;

Amtszulagen, Zuschüsse zu
Krankenversicherungsbeiträgen, Übergangsgelder,
Sterbegelder, Versorgungsabfindungen,Versor-
gungsbezüge,die auf Grund des Abgeordnetenge-
setzes oder des Europaabgeordnetengesetzes, SO-
wie vergleichbare Bezüge, die auf Grund der entspre-
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S . Zinsen imSinne des 8 57 Abs. 3 des Aktiengesetzes;
8. Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art,

z.B. aus Einlagen und Guthaben bei Kreditinstituten,
aus Darlehen und Anleihen;

9. DiskontbeträgevonWechselnundAnweisungenein-
schließlichder Schatzwechsel.
(2) Zu denEinkünftenaus Kapitalvermögengehören

auch \
1. besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den in

Absatz 1 bezeichneten Einnahmen oder an deren
Stelle gewährtwerden;

2. Einnahmen aus der Veräußerung
a) von Dividendenscheinenund sonstigenAnsprü-

chendurchdenAnteilseigner,
b) von Zinsscheinen durch den Inhaber der Schuld-

verschreibung,
wenn die dazugehörigen Aktien, sonstigen Anteile
oder Schuldverschreibungen nicht mitveräußert wer-
den. Anteilseigner ist derjenige, dem nach $ 39 der
Abgabenordnung die Anteile an dem Kapitalvermö-
genimSinnedesAbsatzes1Nr.1zuzurechnensind.
Sind einem Nießbraucher oder Pfandgläubiger die

zurechnen, so gilt er als Anteilseigner;
3. Einnahmenaus derVeräußerungvonZinsscheinen,

wenn die dazugehörigen Schuldverschreibungen
mitveräußertwerdenunddas Entgeltfürdieaufden
Zeitraumbis zur Veräußerungder Schuldverschrei-
bung entfallendenZinsen des laufendenZinszah-
lungszeitraums(Stückzinsen) besonders in Rech-
nunggestelltist. Die bei der EinlösungoderWeiter-
veräußerungderZinsscheinevomErwerberderZins-
scheinevereinnahmtenZinsen sind umdas Entgelt
für denErwerbderZinsscheinezu kürzen.

Die Nummern 2 und 3 gelten sinngemäß für die Einnah-
men aus der Abtretung von Dividenden- oder Zinsan-
sprüchen oder sonstigen Ansprüchen im Sinne der
Nummer 2, wenn die dazugehörigen Anteilsrechte oder
Schuldverschreibungennicht in einzelnenWertpapie-
ren verbrieft sind. Satz 2 gilt auch bei der Abtretung von
Zinsansprüchenaus Schuldbuchforderungen,die inein
öffentliches Schuldbuch eingetragen sind.

(3) Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2 be-
zeichnetenArt zu denEinkünftenaus Land- undForst-
wirtschaft,aus Gewerbebetrieb,aus selbständigerAr-
beit oder aus Vermietung und Verpachtung gehören,
sind sie diesen Einkünften zuzurechnen.
(4)BeiderErmittlungderEinkünfteausKapitalvermö-

genist nachAbzugderWerbungskosteneinBetragvon
300 Deutsche Mark abzuziehen (Sparer-Freibetrag).
Ehegatten, die zusammen veranlagt werden, wird ein
gemeinsamerSparer-Freibetragvon 600 Deutsche
Mark gewährt. Der gemeinsame Sparer-Freibetrag ist
bei der Einkunftsermittlungbei jedemEhegattenje zur
Hälfte abzuziehen;sind die um die Werbungskosten
geminderten Kapitalerträge eines Ehegatten niedriger
als 300DeutscheMark,so istderanteiligeSparer-Frei-
betrag insoweit, als er die um die Werbungskosten
geminderten Kapitalerträge dieses Ehegatten über-
steigt, beim anderen Ehegatten abzuziehen. Der Sparer-
Freibetrag und der gemeinsame Sparer-Freibetrag dür-
fen nicht höher sein als die um die Werbungskosten ge-
minderten Kapitalerträge.

f) Vermietung und Verpachtung
(8 2 Abs. 1 Nr. 6)

821
(1) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sind

1. Einkünfteaus Vermietungund Verpachtungvonun-
beweglichemVermögen,insbesonderevon Grund-
stücken, Gebäuden, Gebäudeteilen, Schiffen, die in
ein Schiffsregistereingetragensind, und Rechten,
die den Vorschriftendes bürgerlichenRechts über
Grundstücke unterliegen(z. B. Erbbaurecht,Erb-
pachtrecht, Mineralgewinnungsrecht);

2. Einkünfte aus Vermietungund Verpachtung von
Sachinbegriffen,insbesonderevonbeweglichemBe-
triebsvermögen;

3. Einkünfteaus zeitlich begrenzterÜberlassungvon
Rechten, insbesondere von schriftstellerischen,
künstlerischen und gewerblichen Urheberrechten,
vongewerblichenErfahrungenundvonGerechtigkei-
ten undGefällen;

4. EinkünfteausderVeräußerungvonMiet- undPacht-
zinsforderungen,auch dann,wenndie Einkünfteim
Veräußerungspreis von Grundstücken enthalten sind
unddieMiet- oderPachtzinsensich auf einenZeit-
raum beziehen, in dem der Veräußerer noch Besitzer
war.

8 15a ist sinngemäßanzuwenden.
(2) Zu den Einkünften aus Vermietung und Verpach-

tung gehörtauch der Nutzungswertder Wohnung im
eigenenHausoderderNutzungswerteinerdemSteuer-
pflichtigen ganz oder teilweise unentgeltlich überlasse-
nenWohnungeinschließlichderzugehörigensonstigen
RäumeundGärten.
(3) Einkünfteder indenAbsätzen1 und2 bezeichne-

ten Art sind Einkünften aus anderen Einkunftsarten
zuzurechnen,soweit sie zu diesengehören.

821a
Nutzungswert der selbstgenutzten Wohnung

im eigenen Einfamilienhaus

(1) BeieinerWohnungimeigenenEinfamilienhausim
Sinne des $ 75 Abs. 5 des Bewertungsgesetzeswird
derNutzungswert($ 21Abs.2) aufGrunddesEinheits-
werts des Grundstücksermittelt.Als Grundbetragfür
den Nutzungswert ist 1 vom Hundert des maßgebenden
Einheitswerts des Grundstücks anzusetzen. Beginnt
oder endetdie Selbstnutzungwährenddes Kalender-
jahrs,so ist nurderTeil des Grundbetragsanzusetzen,
der auf die vollen Kalendermonate der Selbstnutzung
entfällt.
(2) Maßgebendist der Einheitswertfür den letzten

Feststellungszeitpunkt (Hauptfeststellungs-, Fort-
schreibungs- oder Nachfeststellungszeitpunkt), der vor
demBeginndes Kalenderjahrsliegtoder mitdemBe-
ginndes Kalenderjahrszusammenfällt,fürdas derNut-
zungswert zu ermitteln ist. Ist das Einfamilienhaus erst
innerhalbdes Kalenderjahrsfertiggestelltworden,für
das der Nutzungswertzu ermittelnist, so ist der Ein-
heitswertmaßgebend,der zuerst für das Einfamilien-
haus festgestelltwird.



ein Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag in Höhe der finan-
ziellen Hilfen gewährt. Dies gilt auch für Zuwendungen
aus öffentlichen Mitteln, die dazu bestimmt sind, zusätz-
licheAusbildungsplätzebereitzustellen.
(2) Wird die finanzielle Hilfe einer Gesellschaft imSin-

ne des 8 15 Abs. 1 Nr. 2 gewährt, so wird jedem Mitun-
ternehmer ein Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag in Höhe
desTeilsderfinanziellenHilfegewährt,derdemVerhält-
nis des Gewinnanteils des Mitunternehmers einschließ-
lich der Vergütungen zum Gewinn der Gesellschaft ent-
spricht. Der Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag und die
Anteile der Mitunternehmeram Ausbildungsplatz-Ab-
zugsbetrag sind gesondert festzustellen ($ 179 Ab-
gabenordnung).

Ill. Veranlagung

8 25
Veranlagungszeitraum

(1) Die Einkommensteuer wird nach Ablauf des Ka-
lenderjahrs(Veranlagungszeitraum)nachdemEinkom-
men veranlagt, das der Steuerpflichtige in diesem Ver-
anlagungszeitraum bezogen hat, soweit nicht nach den
88 46 und46a eineVeranlagungunterbleibt.
(2) Hat die Steuerpflichtnicht währenddes vollen

Veranlagungszeitraumsbestanden,so wird das wäh-
rend der Dauer der Steuerpflicht bezogene Einkommen
zugrunde gelegt. In diesem Fall kann die Veranlagung
bei Wegfall der Steuerpflicht sofort vorgenommen wer-
den.

8 26
Veranlagung von Ehegatten

(1) Ehegatten, die beide unbeschränkt steuerpflichtig
sind und nicht dauerndgetrenntlebenund bei denen
diese Voraussetzungen zu Beginn des Veranlagungs-
zeitraums vorgelegen haben oder im Laufe des Veranla-
gungszeitraums eingetreten sind, können zwischen ge-
trennter Veranlagung ($ 26a) und Zusammenveranla-
gung($ 26b)wählen.EineEhe,dieimLaufedesVeran-
"lagungszeitraumsaufgelöstwordenist,bleibtfürdieAn-
wendung des Satzes 1 unberücksichtigt, wenn einer der
Ehegatten in demselben Veranlagungszeitraum wieder
geheiratet hat und bei ihm und dem neuen Ehegatten die
Voraussetzungen des Satzes 1 ebenfalls vorliegen.

(2) Ehegatten werden getrennt veranlagt, wenn einer
der Ehegatten getrennte Veranlagung wählt. Ehegatten
werdenzusammenveranlagt,wennbeideEhegattendie
Zusammenveranlagung wählen. Die zur Ausübung der
Wahl erforderlichenErklärungensind beimFinanzamt
schriftlich oder zu Protokoll abzugeben.

(3) Werden die nach Absatz 2 erforderlichen Erklä-
rungen nicht abgegeben, so wird unterstellt, daß die
Ehegatten die Zusammenveranlagung wählen.

826a
GetrennteVeranlagungvon Ehegatten

(1) Bei getrennter Veranlagung von Ehegatten in den
in 8&26 bezeichneten Fällen sind jedem Ehegatten die
von ihm bezogenen Einkünfte zuzurechnen. Einkünfte

1283

eines Ehegatten sind nicht allein deshalb zum Teil dem
anderen Ehegatten zuzurechnen, weil dieser bei der Er-
zielung der Einkünfte mitgewirkt hat.

(2) Sonderausgaben (88 10 und 10) und außerge-
wöhnliche Belastungen (88 33 bis 33 b) werden, soweit
sie die Summe der bei der Veranlagung jedes Ehegatten
in Betracht kommenden Pauschbeträge oder Pauscha-
len ($ 10.c) übersteigen, bis zur Höhe der bei einer Zu-
sammenveranlagung der Ehegatten in Betracht kom-
menden Höchstbeträge je zur Hälfte bei der Veranla-
gung der Ehegatten abgezogen, wenn nicht die Ehegat-
ten gemeinsam eine andere Aufteilung beantragen.
SonderausgabenimSinnedes 810 Abs. 1Nr.1können
nur bei der Veranlagung des Ehegatten abgezogen wer-
den, der sie geleistet hat. Die nach $ 33 b Abs. 5 über-
tragbaren Pauschbeträge stehen den Ehegatten insge-
samt nur einmalzu; sie werden jedemEhegattenzur
Hälftegewährt.
(3) Die Anwendung der 88 10 a und 10 d für den Fall

des Übergangs von der getrennten Veranlagung zur Zu-
sammenveranlagungund von der Zusammenveranla-
gung zur getrennten Veranlagung, wenn bei beiden Ehe-
gatten nicht entnommene Gewinne oder nicht ausgegli-
chene Verluste vorliegen, wird durch Rechtsverordnung
geregelt.

826b
Zusammenveranlagung von Ehegatten

Bei der Zusammenveranlagungvon Ehegattenwer-
den die Einkünfte, die die Ehegatten erzielt haben, zu-
sammengerechnet, den Ehegatten gemeinsam zuge-
rechnet und, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist,
die Ehegatten sodann gemeinsam als Steuerpflichtiger
behandelt.

827
(weggefallen)

828
Besteuerungbei fortgesetzterGütergemeinschaft
Bei fortgesetzter Gütergemeinschaftgelten Ein-

künfte, die in das Gesamtgut fallen, als Einkünfte des
überlebenden Ehegatten, wenn dieser unbeschränkt
steuerpflichtigist.

829
(weggefallen)

830
(weggefallen)

831
Pauschbesteuerung

Bei Personen, die durch Zuzug aus dem Ausland un-
beschränkt steuerpflichtig werden, können die obersten
Finanzbehörden der Länder mit Zustimmung des Bun-
desministers der Finanzen die Einkommensteuer bis zur
Dauer von zehn Jahren seit Begründung der unbe-
schränktenSteuerpflichtin einemPauschbetragfest-
setzen.
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IV. Tarif

832
Zu versteuerndes Einkommen, Sonderfreibeträge,

Kinder
(1) Zu versteuerndes Einkommen ist das umdie nach

den Absätzen 2 und 3 in Betracht kommenden Sonder-
freibeträge und umdie sonstigen vom Einkommen abzu-
ziehenden Beträge verminderte Einkommen.
(2) Ein Altersfreibetrag von 720 Deutsche Mark wird

einem Steuerpflichtigen gewährt, der vor dem Beginn
des Kalenderjahrs, in dem er sein Einkommen bezogen
hat, das 64. Lebensjahr vollendet hatte. Bei Ehegatten,
die nach den $$ 26, 26b zusammen zur Einkommen-
steuer veranlagt werden, verdoppelt sich der Altersfrei-
betrag, wenn jeder Ehegatte die Voraussetzung des
Satzes 1 erfüllt.

(3) EinemSteuerpflichtigen,für den die Vorausset-
zungen des 8 32 a Abs. 5 oder 6 nicht erfüllt sind und der
nicht nach den 88 26, 26a getrenntzur Einkommen-
steuer zu veranlagen ist, wird ein Haushaltsfreibetrag
1. von 864 Deutsche Mark gewährt, wenn er vor dem

Beginn des Kalenderjahrs, in dem er sein Einkommen
bezogen hat, das 49. Lebensjahr vollendet hatte,
oder

2. von 4212 Deutsche Mark *) gewährt, wenn er im
Veranlagungszeitraum mindestens ein Kind hat.
(4) Kinder im Sinne des Absatzes 3 Nr. 2 sind:

1. Kinder, die im ersten Grad mit dem Steuerpflichtigen
verwandt sind,

2. Pflegekinder,
3. Stiefkinder, die der Steuerpflichtige in seinen Haus-

halt aufgenommenhat, solange die Ehe besteht,
durchdie das Stiefkindschaftsverhältnisbegründet
wordenist.

Ein Kind einesunbeschränkteinkommensteuerpflichti-
gen Elternpaares,bei dem die Voraussetzungendes
$ 26 Abs. 1 Satz 1 nicht vorliegen, wird dem Elternteil
zugeordnet, in dessen Wohnung es erstmals im Kalen-
derjahrmitHauptwohnunggemeldetwar.Wardas Kind
nichtin einerWohnungeinesElternteilsoderwares in
einer gemeinsamen Wohnung der Eltern mit Hauptwoh-
nunggemeldet,so wird es der Mutterzugeordnet;es
wird dem Vater zugeordnet, wenn dieser durch eine Be-
scheinigungder zuständigenBehördenachweist,daß
es zu seinem Haushalt gehört hat.

(5) Ein Kind wird in dem Veranlagungszeitraum, in
dem es lebend geboren wurde, und in jedem folgenden
Veranlagungszeitraum, zu dessen Beginn es das 18.
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, berücksichtigt.
(6) Ein Kind, das zu Beginn des Veranlagungszeit-

raums das 18. Lebensjahr, aber noch nicht das 27. Le-
bensjahr vollendet hat, wird berücksichtigt, wenn es
t. füreinenBerufausgebildetwirdoder
1 a. eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplat-

zes nichtbeginnenoderfortsetzenkann odernicht

*)Anstelledes Betragsvon4 212DM giltfür 1981nochderBetragvon3 000 DM
($52 Abs. 22a).

erwerbstätig ist und auch die übrigen Vorausset-
zungen des $ 2 Abs. 4a des Bundeskindergeldge-
setzes für die Gewährung von Kindergeld vorliegen
oder
den gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivildienst
leistet oder

3. freiwillig für eine Dauer von nicht mehr als drei Jah-
renWehr-oderPolizeivollzugsdienstleistet,deran
Stelle des gesetzlichen Grundwehrdienstes oder
Zivildienstes abgeleistet wird, oder

4. einevomgesetzlichenGrundwehrdienstoderZivil-
dienstbefreiendeTätigkeitals Entwicklungshelfer
im Sinne des $ 1 Abs. 1 des Entwicklungshelfer-
Gesetzes ausübtoder

5. einfreiwilliges soziales Jahr imSinne des Gesetzes
zurFörderungeinesfreiwilligensozialenJahres lei-
stet oder

6. wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Be-
hinderung dauernd erwerbsunfähig ist.

In den Fällen der Nummern 2 bis 4 ist Voraussetzung,
daßdurchdieAufnahmedesDienstesoderderTätigkeit
eineBerufsausbildungunterbrochenwordenist.

(7) Ein Kind, das zu Beginn des Veranlagungszeit-
raums das 27. Lebensjahr vollendet hat, wird berück-
sichtigt, wenn es
1. füreinenBerufausgebildetwirdundderAbschlußder

Berufsausbildungwegen mangelndenStudienplat-
zes oder infolge berufsbedingten Wohnortwechsels
desSteuerpflichtigensichnachweislichumdenZeit-
raumvon der Vollendungdes 27. Lebensjahrsbis
zum Beginn des Veranlagungszeitraumsverzögert
hatoder \

2. wegenkörperlicher,geistigeroderseelischerBehin-
derung dauernd erwerbsunfähig ist und
a) ledigoderverwitwetist oder
b) verheiratetist undseinEhegatteaußerstandeist,

es zu unterhalten,oder
c) geschiedenist undsein frühererEhegatte

aa) gesetzlich zum Unterhalt verpflichtetund
außerstande ist, es zu unterhalten, oder

bb) gesetzlichnichtzumUnterhaltverpflichtetist
undes nichtunterhält.

832a
Einkommensteuertarif

(1) Die tarifliche Einkommensteuer bemißt sich nach
dem zu versteuernden Einkommen. Sie beträgt vorbe-
haltlich der $$ 32b, 34 und 34b jeweils in Deutsche
Mark
1. für zu versteuernde Einkommen bis 4 212 Deutsche

Mark (Grundfreibetrag):0;
2. für zu versteuernde Einkommen von 4 213 Deutsche

Mark bis 18 000 Deutsche Mark:
0,22 x - 926;

3. für zu versteuernde Einkommen von 18001 Deut-
sche Mark bis 59 999 Deutsche Mark:
(1(3,05y- 73,76)y+695]y+2200)y+3034;



4. für zu versteuernde Einkommen von 60 000 Deut-
sche Mark bis 129 999 Deutsche Mark:
(1(0,09z- 5,45)z+88,13]2+5040)z+20018;

5. für zu versteuernde Einkommen von 130 000 Deut-
sche Mark an:
0,56 x - 14837.

„x ist das abgerundete zu versteuernde Einkommen.
„Y'“ ist ein Zehntausendstel des 18 000 Deutsche Mark
übersteigenden Teils des abgerundeten zu versteuern-
den Einkommens. „z ist ein Zehntausendstel des
60 000 Deutsche Mark übersteigenden Teils des abge-
rundeten zu versteuernden Einkommens.

(2) Das zu versteuernde Einkommen ist auf den näch-
sten durch 54 ohne Rest teilbaren vollen Deutsche-
Mark-Betrag abzurunden, wenn es nicht bereits durch
54 ohne Rest teilbar ist.

(3) Die zur Berechnung der tariflichen Einkommen-
steuer erforderlichen Rechenschritte sind inder Reihen-
folge auszuführen, die sich nach dem Horner-Schema
ergibt.Dabeisind die sich aus denMultiplikationener-
gebenden Zwischenergebnisse für jeden weiteren Re-
chenschritt mit drei Dezimalstellen anzusetzen; die
nachfolgenden Dezimalstellen sind fortzulassen. Der
sich ergebende Steuerbetrag ist auf den nächsten vol-
len Deutsche-Mark-Betrag abzurunden.

(4) Für zu versteuernde Einkommen bis 130 031
Deutsche Mark ergibt sich die nach den Absätzen 1 bis
3 berechnete tarifliche Einkommensteuer aus der die-
sem Gesetz beigefügten Anlage 1 (Einkommensteuer-
Grundtabelle)*).

(5) Bei Ehegatten, die nach den 88 26, 26 b zusam-
men zur Einkommensteuer veranlagt werden, beträgt
die tarifliche Einkommensteuer vorbehaltlich der
88 32 b, 34 und 34 b das Zweifache des Steuerbetrags,
der sich fürdie Hälfteihresgemeinsamzu versteuern-
den Einkommens nach den Absätzen 1 bis 3 ergibt
(Splitting-Verfahren). Für zu versteuernde Einkommen
bis 260 063 Deutsche Mark ergibt sich die nach Satz 1
berechnetetariflicheEinkommensteuerausderdiesem
Gesetz beigefügten Anlage 2 (Einkommensteuer-Split-
tingtabelle) *).

(6) Das Verfahren nach Absatz 5 ist auch anzuwen-
den zur Berechnung der tariflichen Einkommensteuer
für das zu versteuernde Einkommen
1. beieinemverwitwetenSteuerpflichtigenfürdenVer-

anlagungszeitraum, der dem Kalenderjahr folgt, in
dem der Ehegatte verstorben ist, wenn der Steuer-
pflichtige und sein verstorbener Ehegatte im Zeit-
punkt seines Todes die Voraussetzungen des $ 26
Abs. 1 Satz 1 erfüllt haben,

2. bei einem Steuerpflichtigen, dessen Ehe in dem Ka-
lenderjahr, in dem er sein Einkommen bezogen hat,
durch Tod, Scheidung oder Aufhebung aufgelöst
worden ist, wenn in diesem Kalenderjahr
a) der SteuerpflichtigeundseinbisherigerEhegatte

die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 Satz 1 er-
füllt haben,

*}Die ab dem Veranlagungszeitraum1981 anzuwendendenTabellen sind im
BGBiI.1980Teil S. 1388ff. abgedruckt.
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b) der bisherige Ehegatte wieder geheiratet hat und
c) der bisherige Ehegatte und dessen neuer Ehegat-

te ebenfalls die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1
Satz 1 erfüllen.

Voraussetzung ist, daß der Steuerpflichtige nicht nach
den 88 26, 26 a getrennt zur Einkommensteuer veran-
lagt wird.

832b
Progressionsvorbehalt bei Abkommen
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung

Sind bei unbeschränkt Steuerpflichtigen nach einem
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung die
aus dem ausländischen Vertragsstaat stammenden
Einkünftesteuerfrei,so istaufdasnach$32aAbs.1zu
versteuernde Einkommen der Steuersatz anzuwenden,
dersich ergibt,wenndieausländischenEinkünfte,aus-
genommen die darin enthaltenen außerordentlichen
Einkünfte, bei der Berechnung der Einkommensteuer
einbezogen werden.

8 33
Außergewöhnliche Belastungen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangsläufig
größere Aufwendungen als der überwiegendenMehr-
zahlderSteuerpflichtigengleicherEinkommensverhält-
nisse, gleicher Vermögensverhältnisse und gleichen
Familienstands (außergewöhnliche Belastung), so wird
auf Antrag die Einkommensteuer dadurch ermäßigt, daß
der Teil der Aufwendungen, der die dem Steuerpflichti-
gen zumutbare Belastung (Absatz 3) übersteigt, vom
Gesamtbetragder Einkünfteabgezogenwird.

(2) AufwendungenerwachsendemSteuerpflichtigen
zwangsläufig,wenner sich ihnenaus rechtlichen,tat-
sächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen
kann und soweit die Aufwendungen den Umständen
nach notwendig sind und einen angemessenen Betrag
nicht übersteigen. Aufwendungen, die zu den Betriebs-
ausgaben, Werbungskosten oder Sonderausgaben ge-
hören,bleibendabeiaußerBetracht;dasgiltfürAufwen-
dungen im Sinne des 8 10 Abs. 1 Nr. 7 nur insoweit, als
sie als Sonderausgaben abgezogen werden können.
Aufwendungen, die durch Diätverpflegung entstehen,
können nicht als außergewöhnliche Belastung berück-
sichtigt werden.

(3) Die zumutbare Belastung beträgt

über
jei bis |90000| überbei le 30000 BR 100.000

DM

1. bei Steuerpflichtigen, die keine
Kinder haben und bei denen die
Einkommensteuer
a) nach 8 32a Abs. 1,......-- 5 6 7
b) nach $ 32a Abs. 5 oder 6

(Splitting-Verfahren)....... 4 5 6
zu berechnen ist;
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über
bei einemGesamtbetrag bis 22,000 über

der Einkünfte 30 000 bis 100 000
DM |jo0000]DMDM

2. bei Steuerpflichtigenmit
a) einem Kind

oder zwei Kindern, ........ 2 3 4
b) drei oder mehr Kindern .... 1 1 2

vomHundert
des Gesamt-
betrags
der Einkünfte.

Als Kinder des Steuerpflichtigen zählen
1. Kinder im Sinne des $ 32 Abs. 4 bis 7 und
2. Kinder im Sinne des $ 32 Abs. 4 Satz 1, Abs. 5 bis 7,

die nach $32 Abs.4 Sätze 2 und 3 dem anderen
Elternteil zugeordnet werden und denen gegenüber
der Steuerpflichtige seiner Unterhaltsverpflichtung
für denVeranlagungszeitraumnachkommt.

8 33a
AußergewöhnlicheBelastungin besonderenFällen
(1) ErwachseneinemSteuerpflichtigenzwangsläufig

($ 33 Abs. 2) Aufwendungen für den Unterhalt und eine
etwaige Berufsausbildung von Personen, für die imVer-
anlagungszeitraum weder der Steuerpflichtige noch
eineanderePersonAnspruchaufKindergeldnachdem
Bundeskindergeldgesetz oder auf andere Leistungen
fürKinder($ 8 Abs. 1 Bundeskindergeldgesetz)hat,so
wird auf Antrag die Einkommensteuer dadurch ermäßigt,
daß die Aufwendungen, höchstens jedoch ein Betrag
von3600 DeutscheMark imKalenderjahrfür jede un-
terhaltenePerson,vomGesamtbetragderEinkünfteab-
gezogen werden. Voraussetzung ist, daß die unterhalte-
nePersonkeinodernureingeringesVermögenbesitzt.
Hat die unterhaltene Person andere Einkünfte oder Be-
züge,diezurBestreitungdes Unterhaltsbestimmtoder
geeignet sind, so vermindert sich der Betrag von 3 600
DeutscheMarkumdenBetrag,umdendieseEinkünfte
undBezügedenBetragvon4 200DeutscheMarküber-
steigen. Ist die unterhaltene Person nicht unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig,so könnendie Aufwendun-
gen nur abgezogen werden, soweit sie nach den Ver-
hältnissen des Wohnsitzstaates der unterhaltenen Per-
son notwendig und angemessen sind, höchstens jedoch
der Betrag, der sich nach den Sätzen 1 bis 3 ergibt; ob
der Steuerpflichtige sich den Aufwendungen aus recht-
lichen,tatsächlichenodersittlichenGründennichtent-
ziehenkann,ist nachinländischenMaßstäbenzu beur-
teilen. Werden die Aufwendungen für eine unterhaltene
Person von mehreren Steuerpflichtigen getragen, so
wird bei jedem der Teil des sich hiernach ergebenden
Betrags abgezogen, der seinem Anteil am Gesamtbe-
trag der Leistungen entspricht.
(1a) Kommt der Steuerpflichtigefür den Veranla-

gungszeitraum seiner Unterhaltsverpflichtung gegen-
übereinemKindnach,das demanderenElternteilzuzu-
ordnen und bei diesem zu berücksichtigen ist ($ 32 Abs.
4 bis7), so wird auf Antrag ein Betrag von 600 Deutsche
MarkimKalenderjahrvomGesamtbetragderEinkünfte
abgezogen.

(2) Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendun-
gen für die Berufsausbildung eines Kindes, für das er
Anspruch auf Kindergeld nach dem Bundeskindergeld-
gesetz oder auf andere Leistungen für Kinder (8 8 Abs.
1 Bundeskindergeldgesetz) hat, so werden auf Antrag
die folgendenBeträge (Ausbildungsfreibeträge)vom
Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen:
1. für ein Kind,das das 18.Lebensjahrvollendethat,

a) ein Betrag von 2 400 Deutsche Mark imKalender-
jahr,wenndasKind imHaushaltdesSteuerpflich-
tigenuntergebrachtist,

b) einBetragvon4 200DeutscheMarkimKalender-
jahr,wenndas Kind auswärtiguntergebrachtist;

2. fürein Kind,das das 18.Lebensjahrnochnichtvoll-
endet hat,ein Betragvon 1800 DeutscheMark im
Kalenderjahr,wenn das Kind auswärtig unterge-
bracht ist.

Die Ausbildungsfreibeträge vermindern sich jeweils um
die eigenenEinkünfteundBezügedes Kindes,die zur
BestreitungseinesUnterhaltsoderseinerBerufsausbil-
dung bestimmt oder geeignet sind, soweit diese 2 400
DeutscheMarkimKalenderjahrübersteigen.Liegenbei
einem unbeschränkteinkommensteuerpflichtigenEI-
ternpaardieVoraussetzungendes $ 26 Abs. 1 Satz 1
nichtvor undhat ein Elternteilfür das in Berufsausbil-
dung befindlicheKind Anspruch auf Kindergeldnach
dem Bundeskindergeldgesetz oder auf andere Leistun-
genfürKinder(88 Abs. 1 Bundeskindergeldgesetz),so
wird bei jedem Elternteil, dem Aufwendungen für die Be-
rufsausbildungdes Kindes erwachsen,die Hälftedes
sich nachdenSätzen1 und2 ergebendenBetragsab-
gezogen. Die Eltern können bei einer Veranlagung zur
Einkommensteuergemeinsamfür den Veranlagungs-
zeitraum eine andere Aufteilung beantragen; eine Ände-
rung der beantragten Aufteilung ist nicht zulässig. Hat
nachweislichein ElternteilalleinAufwendungenfür die
Berufsausbildungdes Kindesgetragen,so wirdbeisei-
ner Veranlagungzur Einkommensteuerder sich nach
den Sätzen 1 und 2 ergebende Betrag in voller Höhe ab-
gezogen, auch wenn dieser Elternteil keinen Anspruch
aufKindergeldnachdemBundeskindergeldgesetzoder
aufandereLeistungenfürKinder(88Abs.1Bundeskin-
dergeldgesetz)hat.Die Sätze 3 bis 5 sindaufdie Fälle
entsprechendanzuwenden,indenenfüreinKindeinan-
derer Steuerpflichtiger als ein gegenüber dem Kind un-
terhaltspflichtigerElternteilAnspruch auf Kindergeld
nach dem Bundeskindergeldgesetz oder auf andereLei-
stungenfür Kinder ($ 8 Abs. 1 Bundeskindergeldge-
setz) hat.
(3) ErwachseneinemSteuerpflichtigenAufwendun-

gen
1. für Dienstleistungen zur Beaufsichtigung oder Be-

treuung eines Kindes im Sinne des $ 32 Abs. 4 oder
2. durch die Beschäftigungeiner Hausgehilfinoder

Haushaltshilfe,wenn
a) der Steuerpflichtigeodersein nichtdauerndge-

trenntlebenderEhegattedas60.Lebensjahrvoll-
endethatoder

b) der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd ge-
trennt lebender Ehegatte oder ein zu seinem
Haushalt gehöriges Kind imSinne des $ 32 Abs. 4
Satz 1 odereineanderezu seinemHaushaltge-
hörigeunterhaltenePerson, für die eine Ermäßi-
gungnachAbsatz 1 gewährtwird,nichtnurvor-



übergehend körperlich hilflos oder schwer körper-
behindert ist oder die Beschäftigung einer Haus-
gehilfinoder einer HaushaltshilfewegenKrank-
heiteinerdergenanntenPersonenerforderlichist,

so wird auf Antrag die Einkommensteuer dadurch ermä-
Bigt,daßdieAufwendungenvomGesamtbetragderEin-
künfte abgezogen werden, und zwar

im Fall der Nummer1 höchstens600 DeutscheMark
oder bei Zusammenveranlagung von Ehegatten höch-
stens 1 200 Deutsche Mark im Kalenderjahr für jedes
Kind, das das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat;
die Erhöhung auf 1 200 Deutsche Mark gilt auch, wenn
der andere Eiternteil nicht unbeschränkt steuerpflichtig
ist oder seiner Unterhaltsverpflichtung gegenüber dem
Kind für den Veranlagungszeitraum nicht nachkommt,
imFall derNummer2 höchstens1 200DeutscheMark
im Kalenderjahr.
WirdeineSteuerermäßigungnachSatz 1Nr.2 nichtge-
währt, so kann ein Betrag von 1200 Deutsche Mark ab-
gezogen werden, wenn der Steuerpflichtige oder sein
nicht dauernd getrennt lebender Ehegatte ineinem Heim
oderdauerndzur Pflegeuntergebrachtist unddieAuf-
wendungen für die Unterbringung Kosten für Dienstlei-
stungen, die mit denen einer Hausgehilfin oder Haus-
haltshilfe vergleichbar sind, enthalten. Ehegatten, bei
denen die Voraussetzungen des 8 26 Abs. 1 vorliegen,
könnenfür die Zeit des Vorliegensdieser Vorausset-
zungendie nach Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 in Betracht
kommendenBeträgeinsgesamtnureinmalabziehen.
(4) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die in den

Absätzen1 bis 3 bezeichnetenVoraussetzungennicht
vorgelegen haben, ermäßigen sich die dort bezeichne-
ten Beträge um je ein Zwölftel.
(5) In denFällendes Absatzes 1 Satz 1 undderAb-

sätze 2 und 3 kann wegen der in diesen Vorschriften be-
zeichneten Aufwendungen der Steuerpflichtige eine
Steuerermäßigung nach 8 33 nicht in Anspruch neh-
men.

833b
Pauschbeträge für Körperbehinderte

und Hinterbiiebene

(1) Wegen der außergewöhnlichen Belastungen, die
Körperbehinderten unmittelbar infolge ihrer Körperbe-
hinderungerwachsen,wirdaufAntragohneKürzungum
die zumutbare Belastung ($ 33 Abs. 3) ein Pausch-
betrag abgezogen, wenn nicht Aufwendungen nachge-
wiesen oder glaubhaft gemacht werden, die bei Anwen-
dung des $ 33 zu einem höheren Abzugsbetrag führen.
(2) Die Pauschbeträge erhalten

1. Körperbehinderte, deren Minderung der Erwerbsfä-
higkeitaufwenigerals 50vomHundert,aberminde-
stens 25 vom Hundert festgestellt ist, wenn
a) dem Körperbehinderten wegen seiner Behinde-

rung nach gesetzlichen Vorschriften Renten oder
anderelaufendeBezügezustehen,undzwarauch
dann, wenn das Recht auf die Bezüge ruht oder
der Anspruch auf die Bezüge durch Zahlung eines
Kapitals abgefunden worden ist, oder

b) die Körperbehinderung zu einer äußerlich erkenn-
baren dauerndenEinbußeder körperlichenBe-
weglichkeit geführt hat oder auf einer typischen
Berufskrankheit beruht;
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2. Körperbehinderte, deren Minderung der Erwerbsfä-
higkeit auf mindestens 50 vom Hundert festgestellt
ist.
(3)DieHöhedesPauschbetragsrichtetsichnachder

dauernden Minderung der Erwerbsfähigkeit des Körper-
behinderten, soweit diese nicht überwiegend auf
Alterserscheinungen beruht. Als Pauschbeträge wer-
den gewährt:

Stufe Bei einerMinderung
der Erwerbsfähigkeitum

vH vH. DM

1 25 bis 34 600
2 35bis 44 840
3 45 bis 54 1110
4 55 bis 64 1410
5 65 bis 74 1740
6 75bis 84 ‚| 2070
7 85 bis 90 2400
8 91 bis 100 (Erwerbsunfähigkeit) 2760

FürBlindeundfürKörperbehinderte,dieinfolgederKör-
perbehinderung ständig so hilflos sind, daß sie nicht oh-
ne fremdeWartung und Pflege bestehen können, erhöht
sich der Pauschbetragauf 7 200 DeutscheMark.
(4) Personen, denen laufende Hinterbliebenenbezüge

bewilligt worden sind, erhalten auf Antrag einen
Pauschbetragvon720DeutscheMark,wenndieHinter-
bliebenenbezüge geleistet werden
1. nachdemBundesversorgungsgesetzodereineman-

deren Gesetz, das die Vorschriften des Bundesver-
sorgungsgesetzes über Hinterbliebenenbezüge für
entsprechend anwendbar erklärt, oder

2. nachdenVorschriftenüberdiegesetzlicheUnfallver-
sicherung oder

3. nach den beamtenrechtlichen Vorschriften an Hin-
terbliebene eines an den Folgen eines Dienstunfalls
verstorbenen Beamten oder

4. nach den Vorschriften des Bundesentschädigungs-
gesetzesüberdieEntschädigungfürSchädenanLe-
ben,KörperoderGesundheit.

Der Pauschbetrag wird auch dann gewährt, wenn das
RechtaufdieBezügeruhtoderderAnspruchaufdieBe-
züge durch Zahlung eines Kapitals abgefunden worden
ist.
(5) Steht der Pauschbetrag für Körperbehinderte oder

der Pauschbetrag für Hinterbliebene einem Kind des
Steuerpflichtigen ($ 32 Abs. 4 bis 7) zu, so wird vorbe-
haltlich der Sätze 2 bis 5 der Pauschbetrag auf Antrag
auf den Steuerpflichtigen übertragen, wenn ihn das Kind
nichtinAnspruchnimmt.Istdas KindinFällen,indenen
bei einem unbeschränkteinkommensteuerpflichtigen
ElternpaardieVoraussetzungendes $ 26Abs. 1 Satz 1
nicht vorliegen, für den einen Elternteil ein Kind im Sinne
des $ 32 Abs.4 bis 7 undkommtder andereElternteil
seiner Unterhaltsverpflichtung gegenüber dem Kind für
den Veranlagungszeitraum nach, so wird der Pausch-
betragaufjedenElternteilzur Hälfteübertragen.DieEI-
ternkönnenbeieinerVeranlagungzurEinkommensteu-
ergemeinsamfürdenVeranlagungszeitraumeineande-
re Aufteilung beantragen; in diesem Fall kann eine Steu-
erermäßigungnach$ 33 wegenderAufwendungen,für



die der Pauschbetrag für Körperbehinderte gilt, nicht in
Anspruch genommen werden, es sei denn, daß der an-
dere Elternteil keine steuerpflichtigenEinkünftehat.
Eine Anderung der beantragten Aufteilung ist nicht zu-
lässig. Hat im Fall des Satzes 2 nachweislich ein Eltern-
teil allein Aufwendungen für den Unterhalt des Kindes
getragen,so wird bei seiner Veranlagungzur Einkom-
mensteuer der Pauschbetrag auf ihn in voller Höhe
übertragen.
(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch

RechtsverordnungmitZustimmungdesBundesrateszu
bestimmen, wie nachzuweisen ist, daß die Vorausset-
zungen für die Inanspruchnahme der Pauschbeträge
vorliegen.

834
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

(1) Sind in dem Einkommen außerordentliche Ein-
künfte enthalten, so ist auf Antrag die darauf entfallende
Einkommensteuer nach einem ermäßigten Steuersatz
zu bemessen; der ermäßigteSteuersatz beträgtdie
Hälfte des durchschnittlichen Steuersatzes, der sich er-
geben würde, wenn die tarifliche Einkommensteuer
nach dem gesamten zu versteuernden Einkommen zu-
züglich der nach einem Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung von der Einkommensteuer freige-
stellten ausländischen Einkünfte zu bemessen wäre.
Auf das restliche zu versteuernde Einkommen ist vorbe-
haltlich des Absatzes 3 und des $ 34 b die Einkommen-
steuertabelle anzuwenden. Die Sätze 1 und 2 gelten
nicht, wenn der Steuerpflichtige auf die außerordentii-
chen Einkünfte ganz oder teilweise $ 6 b oder 86can-
wendet.
(2) Als außerordentliche Einkünfte im Sinne des

„ Absatzes 1 kommen nur in Betracht
1. Veräußerungsgewinneim Sinne der 88 14, 14a

Abs. 1, 88 16, 17 und 18 Abs. 3;
2. Entschädigungen im Sinne des 8 24 Nr. 1;

Nr. 3, soweit sie für einen Zeitraum von mehr als drei
Jahren nachgezahlt werden,
(3) Einkünfte, die die Entlohnung für eine Tätigkeit

darstellen, die sich über mehrere Jahre erstreckt, unter-
liegen der Einkommensteuer zu den gewöhnlichen
Steuersätzen. Zum Zweck der Einkommensteuerveran-
lagung können diese Einkünfte auf die Jahre verteilt
werden, in deren Verlauf sie erzielt wurden, und als Ein-
künfte eines jeden dieser Jahre angesehen werden, vor-
ausgesetzt, daß die Gesamtverteilung drei Jahre nicht
überschreitet.*)

*) Für den Veranlagungszeitraum1981 gilt noch $ 34 Abs.4 EStG 1979 (8 52
Abs. 25a):
(4) Die SteuersätzenachAbsatz 1 sind aufAntragbei Steuerpflichtigenmit

Einkünftenaus nichtselbständigerArbeitoderaus selbständigerArbeit,dieaus
einerBerufstätigkeitimSinne des $ 18Abs. 1 Nr. 1 bezogenwerden,auf Ne-
beneinkünfteaus wissenschaftlicher,künstlerischeroder schriftstellerischer
TätigkeitunterfolgendenVoraussetzungenanzuwenden:
1. Die Einkünfteaus nichtselbständigerArbeitoderdie Einkünfteaus der Be-

rufstätigkeitmüssendie übrigenEinkünfteüberwiegen;
2. die Einkünfte aus wissenschaftlicher,künstlerischeroder schriftstelleri-

scherTätigkeitdürfennichtzu denEinkünftenaus nichtselbständigerArbeit
gehörenundmüssenvondenEinkünftenausderBerufstätigkeitabgrenzbar
sein.

DieSteuersätzenachAbsatz 1 sind indiesenFällenaufdie Einkünfteaus wis-
senschaftlicher,künstlerischeroder schriftstellerischerTätigkeitanzuwenden,
die 50 vomHundertder Einkünfteaus nichtseibständigerArbeitoder aus der
Berufstätigkeitnichtübersteigen.

834a
(weggefallen)

834b
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

aus Forstwirtschaft
(1) Wird ein Bestandsvergleich für das stehende Holz

nicht vorgenommen, so sind auf Antrag die ermäßigten
Steuersätze dieser Vorschrift auf Einkünfte aus den fol-
gendenHolznutzungsartenanzuwenden:
1. AußerordentlicheHolznutzungen.Das sind Nutzun-

gen, die außerhalb des festgesetzten Nutzungssat-
zes (Absatz 4 Nr. 1) anfallen, wenn sie aus wirt-
schaftlichenGründenerfolgtsind. Bei der Bemes-
sung ist die außerordentliche Nutzung des laufenden
Wirtschaftsjahrsum die in den letzten drei Wirt-
schaftsjahren eingesparten Nutzungen (nachgeholte
Nutzungen) zu kürzen. Außerordentliche Nutzungen
und nachgeholte Nutzungen liegen nur insoweit vor,
als dieumdieHolznutzungeninfolgehöhererGewalt
(Nummer 2) verminderte Gesamtnutzung den Nut-
zungssatz übersteigt;

2. Holznutzungen infolge höherer Gewalt (Kalamitäts-
nutzungen). Das sind Nutzungen, die durch
Eis-, Schnee-, Windbruch oder Windwurf, Erdbeben,
Bergrutsch, Insektenfraß, Brand oder ein anderes
Naturereignis, das in seinen Folgen den angeführten
Ereignissen gleichkommt, verursacht werden. Zu die-
sen rechnennichtdie Schäden,die inderForstwirt-
schaft regelmäßig entstehen.
(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus den einzelnen

Holznutzungsarten sind
1. die persönlichen und sachlichen Verwaltungskosten,

GrundsteuerundZwangsbeiträge,soweitsie zu den
festen Betriebsausgaben gehören, bei den Einnah-
menaus ordentlichenHolznutzungenund Holznut-
zungen infolge höhererGewalt, die innerhalbdes
Nutzungssatzes(Absatz4 Nr.1)anfallen,zuberück-
sichtigen.Sie sind entsprechendder Höheder Ein-
nahmenaus den bezeichnetenHolznutzungenauf
diesezu verteilen;

2. die anderen Betriebsausgaben entsprechend der
Höhe der Einnahmen aus allen Holznutzungsarten
auf diese zu verteilen.

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich
1. bei Einkünften aus außerordentlichen Holznutzungen

im Sinne des Absatzes 1 Nr. i nach den Steuersät-
zen des $ 34 Abs. 1 Satz 1;

2. beiEinkünftenaus nachgeholtenNutzungenimSin-
ne des Absatzes 1 Nr. 1 nach dem durchschnittlichen
Steuersatz, der sich bei Anwendung der Einkommen-
steuertabelle auf das Einkommen ohne Berücksich-
tigung der Einkünfte aus außerordentlichen Holznut-
zungen, nachgeholten Nutzungen und Holznutzun-
gen infolge höherer Gewalt ergibt, mindestens je-
doch auf 10 vom Hundert der Einkünfte aus nachge-
holten Nutzungen;

9. bei Einkünftenaus Holznutzungeninfolge höherer
Gewalt imSinne des Absatzes 1 Nr. 2,
a) soweit sie imRahmendes Nutzungssatzes(Ab-

satz4 Nr.1) anfallen,nachdenSteuersätzender
Nummer1,



b) soweit sie den Nutzungssatz übersteigen, nach
den halben Steuersätzen der Nummer 1,

c) soweit sie den doppelten Nutzungssatz überstei-
gen, nach einem Viertel der Steuersätze der Num-
mer 1.

(4) Die Steuersätze des Absatzes 3 sind nur unter
den folgenden Voraussetzungen anzuwenden:

1. Auf Grund eines amtlich anerkannten Betriebsgut-
achtens oder durch ein Betriebswerk mußperiodisch
für zehn Jahre ein Nutzungssatz festgesetzt sein.
Dieser muß den Nutzungen entsprechen, die unter
Berücksichtigung der vollen jährlichen Ertragsfähig-
keit des Waldes in Festmeternnachhaltigerzielbar
sind;

2. die in einem Wirtschaftsjahr erzielten verschiedenen
Nutzungen müssen mengenmäßig nachgewiesen
werden;

3. Schäden infolge höherer Gewalt müssen unverzüg-
lich nach Feststellung des Schadensfalls dem zu-
ständigen Finanzamt mitgeteilt werden.

V. Steuerermäßigungen

1. Steuerermäßigung
bei ausländischen Einkünften

8 34c -
(1) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die mit aus-

ländischen Einkünften in dem Staat, aus dem die Ein-
künfte stammen, zu einer der deutschen Einkommen-
steuer entsprechenden Steuer herangezogen werden,
ist die festgesetzte und gezahlte und keinem Ermäßi-
gungsanspruch mehr unterliegende ausländische Steu-
er auf die deutsche Einkommensteuer anzurechnen, die
auf die Einkünfte aus diesem Staat entfällt. Die auf diese
ausländischen Einkünfte entfallende deutsche Einkom-
mensteuer ist in der Weise zu ermitteln, daß die sich bei
der Veranlagung des zu versteuernden Einkommens
(einschließlich der ausländischen Einkünfte) nach den
88 32 a,32 b, 34 und 34 b ergebende deutsche Einkom-
mensteuer imVerhältnis dieser ausländischen Einkünf-
te zumGesamtbetragderEinkünfteaufgeteiltwird.Die
ausländischen Steuern sind nur insoweit anzurechnen,
als sieaufdieimVeranlagungszeitraumbezogenenEin-
künfte entfallen.

(2) Statt der Anrechnung (Absatz 1) ist die ausländi-
sche Steuer auf Antrag bei der Ermittlung des Gesamt-
betrags der Einkünfte abzuziehen.

(3) Bei unbeschränktSteuerpflichtigen,bei denen
eine ausländischeSteuer vom Einkommennach Ab-
satz 1 nicht angerechnet werden kann, weil die Steuer
nicht der deutschen Einkommensteuer entspricht oder
nicht in dem Staat erhoben wird, aus dem die Einkünfte
stammen, oder weil keine ausländischen Einkünfte vor-
liegen, ist die festgesetzte und gezahlte und keinem Er-
mäßigungsanspruch mehr unterliegende ausländische
Steuer bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Ein-
künfte abzuziehen, soweit sie auf Einkünfte entfällt, die
derdeutschenEinkommensteuerunterliegen.
(4) StattderAnrechnungoderdesAbzugseineraus-

ländischenSteuer(Absätze1 bis3) ist beiunbeschränkt
Steuerpflichtigen auf Antrag die auf ausländische Ein-
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künfte aus dem Betrieb von Handelsschiffen im interna-
tionalen Verkehr entfallende Einkommensteuer nach
dem ermäßigten Steuersatz des $ 34 Abs. 1 Satz 1 zu
bemessen; auf das restliche zu versteuernde Einkom-
men ist $34 Abs. 1 Satz2 sinngemäß anzuwenden.
Handelsschiffe werden im internationalen Verkehr be-
trieben, wenn eigene oder gecharterte Handelsschiffe,
die im Wirtschaftsjahr überwiegend in einem inländi-
schen Seeschiffsregister eingetragen sind und die Flag-
ge der Bundesrepublik Deutschland führen, in diesem
Wirtschaftsjahr überwiegend zur Beförderung von Per-
sonen und Gütern imVerkehr mitoder zwischen auslän-
dischen Häfen, innerhalb eines ausländischen Hafens
oder zwischen einem ausländischen Hafen und der frei-
en See eingesetzt werden. Zum Betrieb von Handels-
schiffen im internationalen Verkehr gehört auch die Ver-
charterung von Handelsschiffen für die in Satz 2 be-
zeichneten Zwecke, wenn die Handelsschiffe vom Ver-
charterer ausgerüstet worden sind, sowie die mit dem
Betrieb und der Vercharterung von Handelsschiffen in
unmittelbarem Zusammenhang stehenden Neben- und
Hilfsgeschäfte. Als ausländische Einkünfte im Sinne
des Satzes 1 gelten, wenn ein Gewerbebetrieb aus-
schließlich den Betrieb von Handelsschiffen im interna-
tionalen Verkehr zum Gegenstand hat, 80 vom Hundert
des Gewinns dieses Gewerbebetriebs. Ist Gegenstand
eines Gewerbebetriebs nicht ausschließlich der Betrieb
von Handelsschiffen im internationalen Verkehr; so gel-
ten 80 vom Hundert des Teils des Gewinns des
Gewerbebetriebs, der auf den Betrieb von Handelsschif-
fen im internationalen Verkehr entfällt, als ausländische
Einkünfte im Sinne des Satzes 1; in diesem Fall ist Vor-
aussetzung für die Anwendung des Satzes 1,daß dieser
Teil des Gewinnsgesondertermitteltwird.Die Sätze 1
und 3 bis 5 sind sinngemäß anzuwenden, wenn eigene.
oder gecharterte Schiffe, die im Wirtschaftsjahr über-
wiegend in einem inländischen Seeschiffsregister ein-
getragen sind und die Flagge der Bundesrepublik
Deutschland führen, in diesem Wirtschaftsjahr überwie-
gend außerhalb der deutschen Hoheitsgewässer zur
Aufsuchung von Bodenschätzen oder zur Vermessung
von Energielagerstätten unter demMeeresboden einge-
setzt werden.
(5) Die obersten Finanzbehörden der Länder können

mit Zustimmung des Bundesministers der Finanzen die
auf ausländische Einkünfte entfallende deutsche Ein-
kommensteuerganz oder zum Teil erlassen oder in
einem Pauschbetrag festsetzen, wenn es aus volkswirt-
schaftlichenGründenzweckmäßigist oderdieAnwen-
dung des Absatzes 1 besonders schwierig ist.

(6) Die Absätze 1 bis 3 sind vorbehaltlich der Sätze 2
und3 nichtanzuwenden,wenndieEinkünfteaus einem
ausländischen Staat stammen, mit dem ein Abkommen
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung besteht. So-
weit in einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung die Anrechnung einer ausländischen Steuer
aufdiedeutscheEinkommensteuervorgesehenist,sind
Absatz 1 Sätze 2 und3 undAbsatz2 entsprechendauf
dienachdemAbkommenanzurechnendeausländische
Steuer anzuwenden. Wird bei Einkünften aus einem
ausländischenStaat,mitdemein Abkommenzur Ver-
meidungderDoppelbesteuerungbesteht,nachdenVor-
schriftendieses Abkommensdie Doppelbesteuerung
nicht beseitigt oder bezieht sich das Abkommen nicht
aufeineSteuervomEinkommendiesesStaates,so sind
die Absätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden.
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(7) Durch Rechtsverordnung können Vorschriften er-
lassen werden über
1. die Anrechnungausländischer Steuern,wenn die

ausländischen Einkünfte aus mehreren fremden
Staaten stammen,

2. den Nachweis über die Höhe der festgesetzten und
gezahlten ausländischen Steuern,

3. die Berücksichtigung ausländischer Steuern, die
nachträglich erhoben oder zurückgezahlt werden.

8 34.d
Ausländische Einkünfte

AusländischeEinkünfteimSinne des $ 34c Abs. 1
bis 5 sind
1. EinkünfteauseinerineinemausländischenStaatbe-

triebenen Land- und Forstwirtschaft (88 13 und 14)
und Einkünfte der in den Nummern 3, 4, 6, 7 und 8
Buchstabe c genannten Art, soweit sie zu den Ein-
künftenaus Land- undForstwirtschaftgehören;

2. Einkünfteaus Gewerbebetrieb($$ 15 und 16),
a) diedurcheine in einemausländischenStaat be-

legene Betriebsstätte oder durch einen in einem
ausländischenStaat tätigenständigenVertreter
erzielt werden, und Einkünfte der in den Nummern
9, 4, 6, 7 und8 Buchstabec genanntenArt, so-
weit sie zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb
gehören,
die aus Bürgschafts- und Avalprovisionen erzielt
werden, wenn der Schuldner Wohnsitz, Ge-
schäftsleitung oder Sitz in einem ausländischen
Staat hat, oder

c) die durchden Betriebeigeneroder gecharterter
Seeschiffe oder Luftfahrzeuge aus Beförderun-
gen zwischen ausländischen oder von ausländi-
schen zu inländischen Häfen erzielt werden, ein-
schließlich der Einkünfte aus anderen mit solchen
Beförderungen zusammenhängenden, sich auf
das Ausland erstreckenden Beförderungsleistun-
gen;

3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit ($ 18), die in
einem ausländischen Staat ausgeübt oder verwertet
wird oder worden ist, und Einkünfte der in den Num-
mern4,6, 7 und 8 Buchstabe c genannten Art, soweit
sie zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit gehö-
ren;

b=

4. Einkünfte aus der Veräußerung von
a) Wirtschaftsgütern, die zum Anlagevermögen ei-

nes Betriebs gehören, wenn die Wirtschaftsgüter
in einem ausländischen Staat belegen sind,

b) Anteilen an Kapitalgesellschaften, wenn die Ge-
sellschaft Geschäftsleitung oder Sitz in einem
ausländischen Staat hat;

5. EinkünfteausnichtselbständigerArbeit(8 19),dien
einem ausländischen Staat ausgeübt oder, ohne im
Inland ausgeübt zu werden oder worden zu sein, in
einem ausländischen Staat verwertet wird oder wor-
den ist, und Einkünfte, die von ausländischen öffent-
lichen Kassen mit Rücksicht auf ein gegenwärtiges
oderfrüheresDienstverhältnisgewährtwerden.Ein-
künfte, die von inländischen öffentlichen Kassen ein-
schließlich der Kassen der Deutschen Bundesbahn
und der Deutschen Bundesbank mit Rücksicht auf

ein gegenwärtiges oder früheres Dienstverhältnis
gewährt werden, gelten auch dann als inländische
Einkünfte,wenndieTätigkeitineinemausländischen
Staat ausgeübt wird oder worden ist;

6. Einkünfte aus Kapitalvermögen ($ 20), wenn der
SchuldnerWohnsitz,Geschäftsleitungoder Sitz in
einem ausländischen Staat hat oder das Kapitalver-
mögendurchausländischenGrundbesitzgesichert
ist;

7. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (8 21),
soweit das unbewegliche Vermögen oder die Sach-
inbegriffeineinemausländischenStaatbelegenoder
die Rechte zur Nutzung in einem ausländischen
Staat überlassen worden sind;

a) der zur Leistung der wiederkehrenden Bezüge
VerpflichteteWohnsitz, Geschäftsleitungoder
Sitz in einem ausländischen Staat hat,

b) beiSpekulationsgeschäftendieveräußertenWirt-
schaftsgüterin einemausländischenStaat bele-
gen sind,

c) bei Einkünftenaus Leistungeneinschließlichder
Einkünfte aus Leistungen im Sinne des 849
Abs. 1 Nr.9 der zur Vergütung der Leistung Ver-
pflichtete Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz in
einemausländischenStaat hat.

2. Steuerermäßigungbei Einkünften
aus Land- und Forstwirtschaft

834e
(1) Die tarifliche Einkommensteuer ermäßigt sich vor-

behaltlichdesAbsatzes2 umdieEinkommensteuer,die
auf den Gewinn des Veranlagungszeitraums aus einem
land- und forstwirtschaftlichenBetrieb entfällt,höch-
stens jedochum2000 DeutscheMark,wennder Ge-
winndes imVeranlagungszeitraumbeginnendenWirt-
schaftsjahrs nicht nach 8 13 a ermittelt worden ist und
den Betrag von 50 000 Deutsche Mark nicht übersteigt.
Beträgt der Gewinn mehr als 50 000 Deutsche Mark, so
vermindertsichderHöchstbetragfürdieSteuerermäßi-
gung um 20 vom Hundert des Betrags, um den der Ge-
winn den Betrag von 50 000 Deutsche Mark übersteigt.
Sind an einem solchen land- und forstwirtschaftlichen
Betrieb mehrere Steuerpflichtige beteiligt, so ist der
HöchstbetragfürdieSteuerermäßigungaufdieBeteilig-
ten nach ihremBeteiligungsverhältnisaufzuteilen.Die
Anteile der Beteiligten an dem Höchstbetrag für die
Steuerermäßigungsind gesondertfestzustellen(8 179
Abgabenordnung).
(2) Die Steuerermäßigung darf beim Steuerpflichtigen

nicht mehr als insgesamt 2 000 Deutsche Mark betra-
gen. Die auf den Gewinn des Veranlagungszeitraums
nach Absatz 1 Satz 1 entfallende Einkommensteuer be-
mißt sich nach dem durchschnittlichen Steuersatz der
tariflichen Einkommensteuer; dabei ist dieser Gewinn
umden Teil des Freibetrags nach $ 13 Abs. 3 zu kürzen,
der dem Verhältnis des Gewinns zu den Einkünften des
Steuerpflichtigen aus Land- und Forstwirtschaft vor Ab-
zug des Freibetrags entspricht. Werden Ehegatten nach
den 88 26, 26 b zusammen veranlagt, wird die Steuer-
ermäßigung jedem der Ehegatten gewährt, soweit sie In-
haber oder Mitinhaber verschiedener land- und forst-
wirtschaftlicher Betriebe im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 sind.



3. Steuerermäßigung
bei BelastungmitErbschaftsteuer

8 35
Sind bei der Ermittlung des Einkommens Einkünfte

berücksichtigt worden, die im Veranlagungszeitraum
oder in den vorangegangenen vier Veranlagungszeit-
räumenals Erwerb von Todes wegen der Erbschaft-
steuer unterlegen haben, so wird auf Antrag die umson-
stige Steuerermäßigungen gekürzte tarifliche Einkom-
mensteuer, die auf diese Einkünfte anteilig entfällt, um
den in Satz2 bestimmtenHundertsatzermäßigt.Der
Hundertsatz bemißt sich nach dem Verhältnis, in dem
die festgesetzteErbschaftsteuerzu demBetragsteht,
der sich ergibt, wenn dem erbschaftsteuerpflichtigen Er-
werb (8 10 Abs. 1 Erbschaftsteuergesetz) die Freibe-
träge nach den SS 16 und 17 und der steuerfreie Betrag
nach 8 5 des Erbschaftsteuergesetzes hinzugerechnet
werden. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit Erb-
schaftsteuer nach $ 10 Abs. 1 Nr. 1 a abgezogen wird.

VI, Steuererhebung

1. Erhebung der Einkommensteuer

8 36
EntstehungundTilgung der Einkommensteuer

(1) Die Einkommensteuer entsteht, soweit in diesem
Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mitAblauf des Ver-
anlagungszeitraums.

(2) Auf die Einkommensteuerwerdenangerechnet:
1. die für den VeranlagungszeitraumentrichtetenEin-

kommensteuer-Vorauszahlungen ($ 37);
2. diedurchSteuerabzugerhobeneEinkommensteuer,

soweit sie auf die bei der Veranlagung erfaßten Ein-
künfte entfällt und nicht die Erstattungbeantragt
oder durchgeführt worden ist;

3. die Körperschaftsteuereiner unbeschränktkörper-
schaftsteuerpflichtigenKörperschaft oder Perso-
nenvereinigung in Höhe von 9/16der Einnahmen im
Sinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2. Das gleiche gilt
beiEinnahmenimSinnedes $ 20Abs. 2 Nr.2 Buch-
stabe a, die aus der erstmaligen Veräußerung von Di-
videndenscheinen oder sonstigen Ansprüchen durch
denAnteilseignererzieltwordensind; indiesenFäl-
len beträgt die anrechenbare Körperschaftsteuer
höchstens9/16des Betrags,deraufdie veräußerten
Ansprücheausgeschüttetwird.DieAnrechnunger-
folgt unabhängig von der Entrichtung der Körper-
schaftsteuer.Die Körperschaftsteuerwird nichtan-
gerechnet:
a) in den Fällendes $ 36a,
b) wenn die in den 88 44, 45 oder 46 des Körper-

schaftsteuergesetzes bezeichnete Bescheini-
gungnichtvorgelegtwordenist,

c) wenn die Vergütung nach den 88 36 b, 36 c oder
36d beantragtoder durchgeführtwordenist,

d) wenn bei Einnahmen aus der Veräußerung von Di-
videndenscheinenoder sonstigen Ansprüchen
durchdenAnteilseignerdieveräußertenAnsprü-
che erst nach Ablauf des Kalenderjahrs fällig wer-
den,das auf denVeranlagungszeitraumfolgt,
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e) wenn die Einnahmen nach einem Abkommen zur
“ VermeidungderDoppelbesteuerungindemande-
ren Vertragsstaat besteuert werden können.

(3) Die SteuerbeträgenachAbsatz2 Nr.1 bis 3 sind
jeweils auf volle Deutsche Mark aufzurunden. Bei den
durch Steuerabzug erhobenen Steuern ist jeweils die
Summe der Beträge einer einzelnen Abzugsteuer aufzu-
runden;dieSummedervondenKapitalerträgenimSin-
ne des $ 43 Abs. 1 Nr. 5 erhobenen Kapitalertragsteuer
ist gesondert aufzurunden.
(4) Wenn sich nach der Abrechnung ein Überschuß

zuungunstendes Steuerpflichtigenergibt,hatderSteu-
erpflichtige (Steuerschuldner) diesen Betrag, soweit er
den fällig gewordenen, aber nicht entrichteten Einkom-
mensteuer-Vorauszahlungen entspricht, sofort, im übri-
gen innerhalbeines Monats nach Bekanntgabedes
Steuerbescheids zu entrichten (Abschlußzahlung).
Wenn sich nach der Abrechnung ein Überschuß zugun-
stendesSteuerpflichtigenergibt,wirddieserdemSteu-
erpflichtigen nach Bekanntgabe des Steuerbescheids
ausgezahlt. Bei Ehegatten, die nach den 88 26, 26 b zu-
sammenzur Einkommensteuerveranlagtwordensind,
wirkt die Auszahlung an einen Ehegatten auch für und
gegen den anderen Ehegatten.

836a
Ausschluß der Anrechnung

von Körperschaftsteuer in Sonderfällen
(1) Die Anrechnung von Körperschaftsteuer nach

8 36 Abs. 2 Nr.3 ist einem Anteilseigner mit beherr-
schendem Einfluß auf die ausschüttende Körperschaft
oder Personenvereinigungzu versagenoder bei ihm
rückgängig zu machen, soweit die anzurechnende Kör-
perschaftsteuer nicht durch die ihr entsprechende ge-
zahlte Körperschaftsteuer gedeckt ist und nach Beginn
der Vollstreckung wegen dieser rückständigen Körper-
schaftsteueranzunehmenist,daßdievollständigeEin-
ziehung keinen Erfolg haben wird. Das gleiche gilt für
einenwesentlichbeteiligtenAnteilseignerohnebeherr-
schenden Einfluß.
(2) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn der beherr-

schende Einfluß oder die wesentliche Beteiligung zu
einemZeitpunkt innerhalb der letzten drei Jahre vor dem
Jahr der Ausschüttung bestanden hat. Ein Anteilseigner
gilt als wesentlichbeteiligtim Sinne des Absatzes 1,
wenn er zu mehr als 25 vom Hundert unmittelbar oder
mittelbar beteiligt war.
(3) Wird die Anrechnung rückgängig gemacht, so ist

der Steuerbescheid zu ändern.
(4) Soweit die Körperschaftsteuer nachträglich ge-

zahlt wird, ist bei dem Anteilseignerdie Anrechnung
durchzuführenundder Steuerbescheidzu ändern.

8 36b
Vergütungvon Körperschaftsteuer

(1) EinemAnteilseigner,derEinnahmenimSinnedes
8 20Abs. 1 Nr. 1 oder2 beziehtundimZeitpunktihres
Zufließensunbeschränkteinkommensteuerpflichtigist,
wird die anrechenbareKörperschaftsteuerauf Antrag
vergütet,wennanzunehmenist,daßfür ihneineVeran-
lagungzur Einkommensteuernicht in Betrachtkommt.
8 36 Abs. 2 Nr.3 Sätze 1,3 und4 Buchstabena unde
istentsprechendanzuwenden.DiefürdieHöhederVer-
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gütung erforderlichen Angaben sind durch die Beschei-
nigung eines inländischen Kreditinstituts im Sinne des
844 Abs. 1 Satz 3 oder des 845 des Körperschaft-
steuergesetzes nachzuweisen.

(2) Der Anteilseigner hat durch eine Bescheinigung
des für ihn zuständigen Wohnsitzfinanzamts nachzu-
weisen, daß er unbeschränkt einkommensteuerpflichtig
ist und daß für ihn eine Veranlagung zur Einkommen-
steuervoraussichtlichnichtinBetrachtkommt.DieBe-
scheinigung ist unter dem Vorbehalt des Widerrufs aus-
zustellen. Ihre Geltungsdauer darf höchstens drei Jahre
betragen; sie muß am Schluß eines Kalenderjahrs en-
den.Fordertdas Finanzamtdie Bescheinigungzurück
oder erkennt der Anteilseigner, daß die Voraussetzun-
gen für ihreErteilungweggefallensind,so hatder An-
teilseigner dem Finanzamt die Bescheinigung zurückzu-
geben.
(3) Für die Vergütung ist das Bundesamt für Finanzen

zuständig. Der Antrag ist nach amtlich vorgeschriebe-
nem Muster zu stellen und zu unterschreiben.
(4) Die Antragsfrist endet am 31. Dezember des Jah-

res, das dem Kalenderjahr folgt, in dem die Einnahmen
zugeflossen sind. Die Frist kann nicht verlängert wer-
den.
(5) Die Vergütung ist ausgeschlossen,

1. wenn die Vergütung nach $ 36d beantragt oder
durchgeführt worden ist,

2. wenn die vorgeschriebenen Bescheinigungen nicht
vorgelegt oder durch einen Hinweis nach $ 45 Abs. 2
des Körperschaftsteuergesetzes gekennzeichnet
worden sind.

836cC
Vergütungvon Körperschaftsteuerauf Grund

von Sammelanträgen
(1) Wird in den Fällen des $ 36b Abs. 1 der Antrag auf

Vergütungvon Körperschaftsteuerin Vertretungdes
Anteilseignersdurch ein inländischesKreditinstitut
gestellt,so kann von der Übersendungder in $ 36b
Abs. 2 dieses Gesetzes und in 8 44 Abs. 1 Satz 3 oder
in $ 45 des Körperschaftsteuergesetzes bezeichneten
Bescheinigungen abgesehen werden, wenn das Kredit-
institut versichert,
1. daß eine Bescheinigung im Sinne des $ 44 Abs. 1

Satz 3 oder des $ 45 des Körperschaftsteuergeset-
zes nicht ausgestellt oder als ungültig gekennzeich-
net oder nach den Angaben des Anteilseigners ab-
handen gekommen oder vernichtet ist,

2. daßdieAktieimZeitpunktdesZufließensderEinnah-
men in einem auf den Namen des Anteilseigners lau-
tenden Wertpapierdepot bei dem Kreditinstitut ver-
zeichnet war,

3. daß ihm die in $ 36 b Abs. 2 bezeichnete Bescheini-
gung vorliegt und

4. daß die Angaben in dem Antrag wahrheitsgemäß
nach bestem Wissen und Gewissen gemacht worden
sind.

ÜberAnträge,indenendasKreditinstitutversichert,daß
die Bescheinigungals ungültiggekennzeichnetoder
nach den Angaben des Anteilseigners abhanden ge-
kommen oder vernichtet ist, hat es Aufzeichnungen zu
führen. Das Recht der Finanzbehörden zur Ermittlung
des Sachverhalts bleibt unberührt.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Anträge, die
1. eine Kapitalgesellschaft in Vertretung ihrer Arbeit-

nehmer stellt, soweit es sich um Einnahmen aus An-
teilen handelt, die den Arbeitnehmern von der Kapi-
talgesellschaft überlassen worden sind und von ihr
oder einem Kreditinstitut verwahrt werden;

2. der von einer Kapitalgesellschaft bestellte Treuhän-
der in Vertretung der Arbeitnehmer dieser Kapitalge-
sellschaft stellt, soweit es sich um Einnahmen aus
Anteilen handelt, die den Arbeitnehmern von der Ka-
pitalgesellschaft überlassen worden sind und von
dem Treuhänder oder einem Kreditinstitut verwahrt
werden;

3. eine Erwerbs- oder Wirtschaftsgenossenschaftin
Vertretung ihrer Mitglieder stellt, soweit es sich um
Einnahmen aus Anteilen an dieser Genossenschaft
handelt.

Den Arbeitnehmern im Sinne der Nummern 1 und 2 ste-
hen frühere Arbeitnehmer der Kapitalgesellschaft
gleich.

(3) Erkennt der Vertreter des Anteilseigners vor Ab-
laufderFestsetzungsfristimSinneder88 169bis 171
der Abgabenordnung, daß die Vergütung ganz oder teil-
weise zu Unrecht festgesetzt worden ist, so hat er dies
dem Bundesamt für Finanzen anzuzeigen. Das Bundes-
amt für Finanzen hat die zu Unrecht gezahlte Vergütung
von dem Anteilseigner zurückzufordern, für den sie fest-
gesetzt worden ist. Der Vertreter des Anteilseigners
haftetfür die zurückzuzahlendeVergütung.
(4) $ 36b Abs. 1 bis 4 und 5 Nr. 1 gilt entsprechend.

DieAntragsfristgiltals gewahrt,wennderAnteilseigner
die beantragende Stelle bis zu dem in $ 36b Abs. 4 be-
zeichneten Zeitpunkt schriftlich mit der Antragstellung
beauftragt hat.

8 36d
Vergütungvon Körperschaftsteuerin Sonderfällen
(1) In den Fällen des $ 36c Abs. 2 wird die anrechen-

bareKörperschaftsteuerandendortbezeichnetenVer-
treter unabhängig davon vergütet, ob für den Anteilseig-
ner eine Veranlagung in Betracht kommt und ob eine Be-
scheinigung im Sinne des $ 36 b Abs. 2 vorgelegt wird,
wennderVertretersich in einemSammelantragbereit
erklärt hat, den Vergütungsbetrag für den Anteilseigner
entgegenzunehmen. Die Vergütung nach Satz 1 wird
nur für Anteilseignergewährt,derenBezügeim Sinne
des 8 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 imWirtschaftsjahr 100 Deut-
sche Mark nicht überstiegen haben.
(2) Das Finanzamtkanneinerunbeschränktsteuer-

pflichtigen Körperschaft auch in anderen als den in
&36c Abs. 2 bezeichnetenFällengestatten,in Vertre-
tung ihrer unbeschränkt steuerpflichtigen Anteilseigner
einenSammelantragauf Vergütungvon Körperschaft-
steuerzu stellen,
1. wenndieZahlderAnteilseignerbesondersgroß ist,
2. wenn die Körperschaftden Gewinnohne Einschal-

tung eines Kreditinstituts an die Anteilseigner aus-
schüttet und

3. wenn im übrigen die Voraussetzungen des Absat-
zes 1 erfüllt sind. -
(3) Für die Vergütung ist das Finanzamt zuständig,

dem die Besteuerung des Einkommens des Vertreters



obliegt. Das Finanzamt kann die Vergütung an Auflagen
binden, die die steuerliche Erfassung der Kapitalerträge
sichern sollen. Im übrigen ist $ 36 c sinngemäß anzu-
wenden.

836e
Vergütung des Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrags

an beschränkt Einkommensteuerpflichtige

Für die Vergütung des Körperschaftsteuer-Erhö-
hungsbetrags an beschränkt Einkommensteuerpflichti-
ge gilt $ 52 des Körperschaftsteuergesetzes sinnge-
mäß.

837
Einkommensteuer-Vorauszahlung

(1) Der Steuerpflichtige hat am 10. März, 10. Juni,
10.Septemberund10.DezemberVorauszahlungenauf
die Einkommensteuer zu entrichten, die er für den lau-
fenden Veranlagungszeitraum voraussichtlich schulden
wird. Die Einkommensteuer-Vorauszahlung entsteht je-
weils mit Beginn des Kalendervierteljahrs, in dem die
Vorauszahlungenzu entrichtensind, oder, wenn die
Steuerpflicht erst im Laufe des Kalendervierteljahrs be-
gründet wird, mit Begründung der Steuerpflicht.

(2) Die Oberfinanzdirektionen können für Steuer-
pflichtige, die überwiegend Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft erzielen, von Absatz 1 Satz 1 abwei-
chende Vorauszahlungszeitpunkte bestimmen. Das
gleiche gilt für Steuerpflichtige, die überwiegend Ein-
künfte oder Einkunftsteile aus nichtselbständiger Arbeit
erzielen, die der Lohnsteuer nicht unterliegen.

(3) Das Finanzamtsetzt dieVorauszahlungendurch
Vorauszahlungsbescheid fest. Die Vorauszahlungen
bemessen sich grundsätzlich nach der Einkommen-
steuer, die sich nach Anrechnung der Steuerabzugs-
beträgeundderKörperschaftsteuer(8 36 Abs. 2 Nr.2
und 3) bei der letzten Veranlagung ergeben hat. Das Fi-
nanzamtkann bis zum Ablauf des auf den Veranla-
gungszeitraum folgenden Kalenderjahrs die Vorauszah-
lungenandie Einkommensteueranpassen,die sich für
den Veranlagungszeitraum voraussichtlich ergeben
wird.BeiderAnwendungderSätze 2 und3 bleibenBei-
träge im Sinne des $ 10 Abs. 1 Nr. 3 stets und Aufwen-
dungenimSinnedes 8 10Abs. 1Nr. 1,1a,4 bis 7, der
88 10bund 33 sowie die abziehbarenBeträgenach
8 33 a,wenndieAufwendungenundabziehbarenBeträ-
ge insgesamt1800 DeutscheMark nicht übersteigen,
außer Ansatz.
(4) Bei einer nachträglichen Erhöhung der Voraus-

zahlungen ist die letzte Vorauszahlung für den Veranla-
gungszeitraum anzupassen. Der Erhöhungsbetrag ist
innerhalbeinesMonatsnachBekanntgabedesVoraus-
zahlungsbescheids zu entrichten.

(5) Vorauszahlungen sind nur festzusetzen, wenn sie
mindestens 400 Deutsche Mark im Kalenderjahr und
mindestens 100 Deutsche Mark für einen Vorauszah-
lungszeitpunkt betragen. Festgesetzte Vorauszahlun-
gen sind nur zu erhöhen, wenn sich der Erhöhungsbe-
trag im Fall des Absatzes 3 Sätze 2 bis 4 für einen Vor-
auszahlungszeitpunkt auf mindestens 100 Deutsche
Mark, im Fall des Absatzes 4 auf mindestens 5 000
Deutsche Mark beläuft.
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2. Steuerabzug vom Arbeitslohn
(Lohnsteuer)

8 38
Erhebung der Lohnsteuer

(1) Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit wird
EinkommensteuerdurchAbzugvomArbeitslohnerho-
ben (Lohnsteuer), soweit der Arbeitslohn von einem Ar-
beitgeber gezahlt wird, der im Inland einen Wohnsitz,
seinen gewöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäftslei-
tung, seinen Sitz, eine Betriebsstätte oder einen ständi-
genVertreterimSinneder888 bis 13derAbgabenord-
nunghat(inländischerArbeitgeber).DerLohnsteuerun-
terliegt auch der im Rahmen des Dienstverhältnisses
üblicherweise von einem Dritten für eine Arbeitsleistung
gezahlteArbeitslohn.
(2) Der Arbeitnehmer ist Schuldner der Lohnsteuer.

Die Lohnsteuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem der
Arbeitslohn dem Arbeitnehmer zufließt.

(3) Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer für Rechnung
des Arbeitnehmersbei jederLohnzahlungvomArbeits-
lohn einzubehalten. Bei juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts hat die öffentliche Kasse, die den Ar-
beitslohn zahlt, die Pflichten des Arbeitgebers.
(4) Wenn der vomArbeitgebergeschuldeteBarlohn

zur Deckung der Lohnsteuer nicht ausreicht, hat der Ar-
beitnehmerdemArbeitgeberdenFehlbetragzurVerfü-
gung zu stellen oder der Arbeitgeber einen entspre-
chendenTeil der anderenBezügedes Arbeitnehmers
zurückzubehalten. Soweit der Arbeitnehmer seiner Ver-
pflichtungnicht nachkommtund der Arbeitgeberden
Fehlbetrag nicht durch Zurückbehaltung von anderen
Bezügen des Arbeitnehmers aufbringen kann, hat der
Arbeitgeber dies dem Betriebsstättenfinanzamt ($ 41a
Abs. 1 Nr. 1) anzuzeigen. Das Finanzamt hat die zu-
wenigerhobeneLohnsteuervomArbeitnehmernachzu-
fordern.

$ 38a
HöhederLohnsteuer

(1) Die Jahreslohnsteuerbemißtsich nachdemAr-
beitslohn, den der Arbeitnehmer imKalenderjahr bezieht
(Jahresarbeitslohn).LaufenderArbeitslohngilt in dem
Kalenderjahr als bezogen, in demder Lohnzahlungszeit-
raumendet;indenFällendes $ 39 b Abs. 5 Satz 1 tritt
der Lohnabrechnungszeitraum an die Stelle des Lohn-
zahlungszeitraums. Arbeitslohn, der nicht als laufender
Arbeitslohngezahltwird (sonstigeBezüge),wirdindem
Kalenderjahrbezogen,indemerdemArbeitnehmerzu-
fließt.

(2) Die Jahreslohnsteuer wird nach dem Jahresar-
beitslohn so bemessen, daß sie der Einkommensteuer
entspricht, die der Arbeitnehmer schuldet, wenn er aus-
schließlich Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit er-
zielt.

(3) Vom laufenden Arbeitslohn wird die Lohnsteuerje-
weils mitdemaufdenLohnzahlungszeitraumfallenden
Teilbetrag der Jahreslohnsteuer erhoben, die sich bei
Umrechnung des laufenden Arbeitsiohns auf einen Jah-
resarbeitslohn ergibt. Von sonstigen Bezügen wird die
Lohnsteuer mit dem Betrag erhoben, der zusammen mit
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der Lohnsteuer für den laufenden Arbeitslohn des Ka-
lenderjahrs und für etwa imKalenderjahr bereits gezahl-
te sonstige Bezüge die voraussichtliche Jahreslohn-
steuer ergibt.

(4) Bei der Ermittlung der Lohnsteuer werden die
Besteuerungsgrundlagen des Einzelfalls durch die Ein-
reihung der Arbeitnehmer in Steuerklassen (8 38 b),
Aufstellung von entsprechenden Lohnsteuertabellen
($ 38c) und Ausstellung von entsprechenden Lohn-
steuerkarten ($ 39) sowie Feststellung von Freibeträ-
gen (839 a) berücksichtigt.

838b
Lohnsteuerklassen

Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs werden
unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitneh-
mer in Steuerklassen eingereiht. Dabei gilt folgendes:
1. In die Steuerklasse| gehörenArbeitnehmer,die

a) ledig sind,
b) verheiratet, verwitwet oder geschieden sind und

bei denen die Voraussetzungen für die Steuer-
klasse Ill oder IV nicht erfüllt sind;

2. in die Steuerklasse II gehören die unter Nummer 1
bezeichnetenArbeitnehmer,
a) wenn sie vor Beginn des Kalenderjahrs das

49. Lebensjahr vollendet haben oder
b) wenn sie mindestens ein Kind (8 32 Abs. 4 bis 7)

haben;
3. in die Steuerklasse Ill gehören Arbeitnehmer,

a) die verheiratet sind, wenn beide Ehegatten unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtigsind und
nicht dauernd getrennt leben und
aa) der Ehegatte des Arbeitnehmers keinen Ar-

beitslohn bezieht oder
bb) der Ehegattedes Arbeitnehmersauf"Antrag

beider Ehegatten in die Steuerklasse V ein-
gereiht wird,

b) die verwitwet sind, wenn sie und ihr verstorbener
Ehegatte im Zeitpunkt seines Todes unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig waren und in
diesem Zeitpunkt nicht dauernd getrennt gelebt
haben, für das Kalenderjahr, das dem Kalender-
jahr folgt, in dem der Ehegatte verstorben ist,
deren Ehe aufgelöst worden ist, wenn
aa) im Kalenderjahr der Auflösung der Ehe beide

Ehegatten unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig waren und nicht dauernd getrennt
gelebt haben und

bb) der andere Ehegatte wieder geheiratet hat,
von seinem neuen Ehegatten nicht dauernd
getrennt lebt und er und sein neuer Ehegatte

2

unbeschränkt einkommensteuerpflichtig
sind,

für das Kalenderjahr, in dem die Ehe aufgelöst
worden ist;

4. indie Steuerklasse IV gehören Arbeitnehmer, die ver-
heiratet sind, wenn beide Ehegatten unbeschränkt
einkommensteuerpflichtigsind und nicht dauernd
getrennt leben und der Ehegatte des Arbeitnehmers
ebenfalls Arbeitslohn bezieht;

5. in die Steuerklasse V gehören die unter Nummer 4
bezeichneten Arbeitnehmer, wenn der Ehegatte des
Arbeitnehmers auf Antrag beider Ehegatten in die
Steuerklasse Ill eingereiht wird; \

6. die Steuerklasse VI gilt bei Arbeitnehmern, die ne-
beneinander von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn
beziehen, für die Einbehaltung der Lohnsteuer vom .
Arbeitslohn aus dem zweiten und weiteren Dienst-
verhältnis.

838cC
Lohnsteuertabellen

(1) Der Bundesministerder Finanzen hat auf der
Grundlageder diesemGesetz beigefügtenAnlagen 1
und 2 (Einkommensteuertabellen)*) eine Jahresiohn-
steuertabelle für Jahresarbeitsilöhne bis zu 120 000
DeutscheMark aufzustellenundbekanntzumachen.In
der Jahreslohnsteuertabelle sind die für die einzelnen
Steuerklassen in Betracht kommendenJahreslohn-
steuerbeträge auszuweisen. Die Jahreslohnsteuerbe-
träge sind für die Steuerklassen |, Il und IV aus der An-
lage1,fürdieSteuerklasseIllausderAnlage2 abzulei-
ten.DieJahreslohnsteuerbeträgefürdieSteuerklassen
V und VI sind aus einer für diesen Zweck zusätzlich auf-
zustellenden Einkommensteuertabelle abzuleiten; in
dieser Tabelle ist für die nach $ 32 a Abs. 2 abgerunde-
ten Beträge des zu versteuernden Einkommens jeweils
die Einkommensteuer auszuweisen, die sich aus dem
Unterschiedsbetrag zwischen der Einkommensteuer für
das Zweieinhalbfacheund der Einkommensteuerfür
das Eineinhalbfachedes abgerundetenzu versteuern-
denEinkommensnachderAnlage2 ergibt;die auszu-
weisendeEinkommensteuerbeträgtjedochmindestens
22 vom Hundert des abgerundeten zu versteuernden
Einkommens. Die in den Einkommensteuertabellen aus-
gewiesenen Beträge des zu versteuernden Einkom-
mens sind in einen Jahresarbeitsiohn umzurechnen
durchHinzurechnung
1. des Arbeitnehmer-Freibetrags ($ 19 Abs. 4) für die

Steuerklassen I bis V,

2. des Werbungskosten-Pauschbetrags ($ 9a Nr. 1)
für die SteuerklassenIbis V,

3. des Sonderausgaben-Pauschbetrags (8 10 c Abs. 1)
von 270 Deutsche Mark für die Steuerklassen I, Hi
und IV undvon 540 DeutscheMark für die Steuer-
klasse Ill,

4. der Vorsorgepauschale (8 10c Abs. 3)
a) für die Steuerklassen I und Il in Höhe des $ 10c

Abs. 3 Satz 2,
b) für die Steuerklasse Ill in Höhe des $ 10 ccAbs. 5

Nr. 1,
c) fürdieSteuerklasseIV inHöhedes 8 10c Abs. 3

Satz 2 mit der Abweichung, daß an die Stelle der
Beträge von 600 und 300 Deutsche Mark des
8 10c Abs. 3Nr. 1 und 2 die Beträge von 300 und
150 Deutsche Mark treten,

5. des Haushaltsfreibetrags ($ 32 Abs. 3) für die Steu-
erklasse Il,

BGBI. 1980Teil | S. 1388ff. abgedruckt.



6. eines Rundungsbetrags von 18 Deutsche Mark für
die SteuerklasseVi.

Der Jahreslohnsteuertabelle ist eine dieser Vorschrift
entsprechendeAnleitungzurErmittlungderLohnsteuer
für die 120 000 Deutsche Mark übersteigenden Jahres-
arbeitslöhne anzufügen.

(2) Der Bundesminister der Finanzen hat aus der Jah-
reslohnsteuertabelleeine Monatslohnsteuertabellefür
Arbeitslöhne bis zu 10 000 Deutsche Mark, eine Wo-
chenlohnsteuertabelle für Wochenarbeitslöhne bis zu
1 400 Deutsche Mark und eine Tageslohnsteuertabelle
fürTagesarbeitslöhnebis zu 200DeutscheMarkabzu-
leiten und bekanntzumachen. Dabei sind die Anfangs-
beträgederArbeitslohnstufenunddieLohnsteuerbeträ-
ge für die Monatslohnsteuertabelle mit einem Zwölftel,
für dieWochenlohnsteuertabellemit7/360 undfür die
Tageslohnsteuertabelle mit 1/360 der Jahresbeträge
anzusetzen.BeiderBerechnungderLohnsteuerbeträge
für die Wochen- und Tageslohnsteuertabellen bleiben
Bruchteile eines Pfennigs außer Ansatz. Bei der Berech-
nung der Lohnsteuerbeträge für die Monatslohnsteuer-
tabelle sind die Lohnsteuerbeträge auf den nächsten
durch 10 teilbaren Pfennigbetrag abzurunden. Absatz 1
letzter Satz ist sinngemäß anzuwenden.

8 39
Lohnsteuerkarte

(1)DieGemeindenhabendenunbeschränkteinkom-
mensteuerpflichtigen Arbeitnehmern für jedes Kalen-
derjahr unentgeltlich eine Lohnsteuerkarte nach amtlich
vorgeschriebenem Muster auszustellen und zu übermit-
teln. Steht ein Arbeitnehmer nebeneinander bei mehre-
ren Arbeitgebern in einem Dienstverhältnis, so hat die
Gemeinde eine entsprechende Anzahl Lohnsteuerkar-
ten unentgeltlich auszustellen und zu übermitteln.Wenn
eine Lohnsteuerkarte verlorengegangen, unbrauchbar
geworden oder zerstört worden ist, hat die Gemeinde
eine Ersatz-Lohnsteuerkarte auszustellen. Hierfür kann
die ausstellende Gemeinde von dem Arbeitnehmer eine
Gebühr bis 3 Deutsche Mark erheben; das Verwal-
tungskostengesetz ist anzuwenden.

(2) Für die Ausstellung der Lohnsteuerkarte ist die
Gemeinde örtlich zuständig, in deren Bezirk der Arbeit-
nehmeram 20. Septemberdes demKalenderjahr,für
das die Lohnsteuerkarte gilt, vorangehenden Jahres
oder erstmals nach diesem Stichtag seine Hauptwoh-
nung oder in Ermangelung einer Wohnung seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hatte. Bei verheirateten Arbeit-
nehmern gilt als Hauptwohnung die Hauptwohnung der
Familie oder in Ermangelung einer Familienwohnung die
HauptwohnungdesälterenEhegatten,wennbeideEhe-
gatten unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind
und nicht dauernd getrennt leben.

(3) Die Gemeinde hat auf der Lohnsteuerkarte insbe-
sondere jeweils in Buchstaben den Familienstand, die
Steuerklasse (8 38 b) und die Zahl der Kinder des Steu-
erpflichtigen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben (8 32 Abs. 4 und 5), einzutragen. Für die Ein-
tragungen sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalen-
derjahrs maßgebend, für das die Lohnsteuerkarte gilt.
HatderArbeitnehmerKinder,diezu Beginndes Kalen-
derjahrs das 18. Lebensjahr vollendet haben (8 32 Abs.
6 und 7), so wird die auf der Lohnsteuerkarte eingetra-

1295

gene Steuerklasse und Zahl der Kinder vom Finanzamt
auf Antrag geändert. Die Eintragung des Familien-
stands, der Steuerklasse und der Zahl der Kinder ist die
gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen
imSinnedes 8 179Abs. 1derAbgabenordnung,dieun-
ter demVorbehaltder Nachprüfungsteht.Der Eintra-
gung braucht eine Belehrung über den zulässigen
Rechtsbehelfnichtbeigefügtzu werden.

(4) Der Arbeitnehmerist verpflichtet,die Eintragung
der Steuerklasse,des FamilienstandsundderZahlder
Kinder auf der Lohnsteuerkarte umgehend ändern zu
lassen, wenn die Eintragungauf der Lohnsteuerkarte
vondenVerhältnissenzuBeginndesKalenderjahrszu-
gunsten des Arbeitnehmers abweicht. Die Anderung
von Eintragungen imSinne des Absatzes 3 Satz 1 ist bei
der Gemeinde, die Änderung von Eintragungen im Sinne
des Absatzes3 Satz 3 beimFinanzamtzu beantragen.
Kommt der Arbeitnehmer seiner Verpflichtung nicht
nach,so hatdieGemeindeoderdas Finanzamtdie Ein-
tragung von Amts wegen zu ändern; der Arbeitnehmer
hat die Lohnsteuerkarte der Gemeinde oder dem
Finanzamt auf Verlangen vorzulegen. Unterbleibt die
Änderungder Eintragung,hat das Finanzamtzuwenig
erhobene Lohnsteuer vomArbeitnehmer nachzufordern,
wenndiese20DeutscheMarkübersteigt;hierzuhatdie
Gemeinde dem Finanzamtdie Fälle mitzuteilen, in denen
eine von ihr vorzunehmende Änderung unterblieben ist.
(5) Treten bei einem Arbeitnehmer im Laufe des Ka-

lenderjahrs, für das die Lohnsteuerkarte gilt,die Voraus-
setzungen für eine ihm günstigere Steuerklasse oder
Zahlder Kinderein,so kannderArbeitnehmerbis zum
30. November bei der Gemeinde, in den Fällen des 8 32
Abs. 6 und 7 beim Finanzamt die Anderung der Eintra-
gung beantragen. Die Änderung ist mitWirkung von dem
Tage an vorzunehmen, an dem erstmals die Vorausset-
zungen für die Änderung vorlagen. Ehegatten, die beide
in einem Dienstverhältnis stehen, können im Laufe des
Kalenderjahrs einmal, spätestens bis zum 30. Novem-
ber, bei der Gemeinde beantragen, die auf ihren Lohn-
steuerkarteneingetragenenSteuerklassen in andere
nach 838 b Nr. 3 bis 5 in Betracht kommende Steuer-
klassen zu ändern. Die Gemeinde hat die Änderung mit
Wirkung vom Beginn des auf die Antragstellung folgen-
den Kalendermonatsan vorzunehmen.

(6) Die Gemeinden sind insoweit, als sie Lohnsteuer-
karten auszustellen, Eintragungen auf den Lohnsteuer-
karten vorzunehmen und zu ändern haben, örtliche
Landesfinanzbehörden.Sie sind insoweit verpflichtet,
den Anweisungen des örtlich zuständigen Finanzamts
nachzukommen.Das Finanzamtkann erforderlichen-
falls Verwaltungsakte, für die eine Gemeinde sachlich
zuständigist,selbsterlassen.DerArbeitnehmer,derAr-
beitgeber oder andere Personen dürfen die Eintragung
auf der Lohnsteuerkartenichtändernoderergänzen.

839a
Freibetrag beim Lohnsteuerabzug

(1) Auf der Lohnsteuerkarte wird als vom Arbeitslohn
abzuziehender Freibetrag die Summe der folgenden Be-
träge eingetragen:
1. der Altersfreibetrag(8 32 Abs. 2),
2. die Pauschbeträge für Körperbehinderte und Hinter-

bliebene (8 33b),
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3. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit anfallen, soweit sie den Wer-
bungskosten-Pauschbetrag (8 9a Nr. 1) überstei-
gen,

4. Sonderausgaben im Sinne des 8 10 Abs. 1 Nr. 1,1,
4 bis 7 und des $ 10 b, soweit sie den Sonderausga-
ben-Pauschbetrag von 270 Deutsche Mark überstei-
gen,

5. der Betrag,der nach den 8$ 33 und 33a wegen
außergewöhnlicher Belastungen zu gewähren ist,

6. der Betrag der negativen Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung, der sich bei Inanspruchnahme der
erhöhten Absetzungen nach $ 7b oder $ 54 oder
nach 8 14a oder $ 15 des Berlinförderungsgesetzes
voraussichtlich ergeben wird.
(2) Die Gemeinde hat den Altersfreibetrag und nach

Anweisungdes FinanzamtsdiePauschbeträgefürKör-
perbehinderte und Hinterbliebene bei der Ausstellung
der Lohnsteuerkarten in einer Summe von Amts wegen
einzutragen; dabei ist der Freibetrag durch Aufteilung in
Monatsfreibeträge,erforderlichenfallsWochen-undTa-
gesfreibeträge, jeweils auf das Kalenderjahr gleichmä-
Big zu verteilen. Der Arbeitnehmer kann beim Finanzamt
die Eintragung des nach Absatz 1 insgesamt in Betracht
kommenden Freibetrags beantragen. Der Antrag kann
nur nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck bis zum
30. November des Kalenderjahrs gestellt werden, für
das dieLohnsteuerkartegilt.DerAntragist hinsichtlich
eines Freibetrags aus der Summe der nach Absatz 1 Nr.
3 bis 5 in Betracht kommenden Aufwendungen und Be-
träge unzulässig, wenn die Aufwendungen im Sinne des
S9, des $ 10 Abs. 1 Nr. 1,1a,4 bis 7, der 8$ 10 b und
33 sowie die abziehbaren Beträge nach $ 33 a insge-
samt 1800 Deutsche Mark nicht übersteigen. Das Fi-
nanzamt hat den Freibetrag durch Aufteilung in Monats-
freibeträge, erforderlichenfalls Wochen- und Tagesfrei-
beträge, jeweils auf die der Antragstellung folgenden
Monate des Kalenderjahrs gleichmäßig zu verteilen.
Abweichend hiervon darf ein Freibetrag, der im Monat
Januar eines Kalenderjahrs beantragt wird, mitWirkung
vom 1. Januar dieses Kalenderjahrs an eingetragen
werden.
(3) Für Ehegatten, die beide unbeschränkt einkom-

mensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt le-
ben, ist jeweils die Summe der nach Absatz 1 Nr. 1, 2,
4 bis 6 in Betracht kommenden Beträge gemeinsam zu
ermitteln; in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4 tritt an die
.Stelle des Sonderausgaben-Pauschbetrags von 270
Deutsche Mark der Sonderausgaben-Pauschbetrag
von 540 Deutsche Mark. Für die Anwendung des Absat-
zes 2 Satz 4 ist die Summeder für beideEhegattenin
Betracht kommenden Aufwendungen im Sinne des 8 9,
des $ 10 Abs. 1 Nr. 1, 1a, 4 bis 7, der $$ 10b und 33
sowie der abziehbaren Beträge nach $33a maßge-
bend. Die nach Satz 1 ermittelte Summe ist je zur Hälfte
auf die Ehegatten aufzuteilen, wenn für jeden Ehegatten
eine Lohnsteuerkarte ausgeschrieben worden ist und
die Ehegatten keine andere Aufteilung beantragen. Für
einen Arbeitnehmer, dessen Ehe in dem Kalenderjahr,
für das die Lohnsteuerkarte gilt, aufgelöst worden ist
und dessen bisheriger Ehegatte in demselben Kalen-
derjahr wieder geheiratet hat, sind die nach Absatz 1 in
Betracht kommenden Beträge ausschließlich auf Grund
der in seiner Person erfüllten Voraussetzungen zu er-
mitteln.

(4) Die Eintragung eines Freibetrags auf der Lohn-
steuerkarte ist die gesonderte Feststellung einer Be-
steuerungsgrundlage imSinne des $ 179 Abs. 1 der Ab-
gabenordnung, die unter dem Vorbehalt der Nachprü-
fung steht. Der Eintragung braucht eine Belehrung über
den zulässigen Rechtsbehelf nicht beigefügt zu werden.
Ein mit einer Belehrung über den zulässigen Rechtsbe-
helf versehener schriftlicher Bescheid ist jedoch zu er-
teilen, wenn demAntrag des Arbeitnehmers nicht in vol-
lem Umfang entsprochen wird.

(5) Der Arbeitnehmer ist abweichend von $ 153 Abs. 2
der Abgabenordnung verpflichtet, unverzüglich die An-
derung eines auf seiner Lohnsteuerkarte eingetragenen
Freibetrags zu beantragen, wenn bei dessen Ermittlung
1. Aufwendungenfür die Benutzung eines eigenen

Kraftfahrzeugs zu Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte (8 9 Abs. 1 Nr. 4),

2. Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsführung
(8 9 Abs. 1 Nr. 5),

3. Unterhaltsaufwendungen ($ 33 a Abs. 1 und 2) oder

gleichbare Dienstleistungen ($ 33a Abs. 3)
berücksichtigt worden sind und die Verhältnisse sich im
Laufe des Kalenderjahrs derart ändern, daß die Aufwen-
dungen um mindestens 400 Deutsche Mark geringer
sein werden. 8 153 Abs. 1 der Abgabenordnung bleibt
unberührt.
(6) Ist in den Fällen des Absatzes 5 zuwenig Lohn-

steuer erhoben worden, so hat das Finanzamt den Fehl-
betrag vom Arbeitnehmer. nachzufordern, wenn er 20
Deutsche Mark übersteigt.

839b
Durchführung des Lohnsteuerabzugs

für unbeschränkt einkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer

(1) Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs hat
der unbeschränkteinkommensteuerpflichtigeArbeit-
nehmerseinemArbeitgebervor Beginndes Kalender-
jahrs oder beim Eintritt in das Dienstverhältniseine
Lohnsteuerkarte vorzulegen. Der Arbeitgeber hat die
Lohnsteuerkartewährenddes Dienstverhältnissesauf-
zubewahren. Er hat sie dem Arbeitnehmer während des
KalenderjahrszurVorlagebeimFinanzamtoderbeider
Gemeindevorübergehendzu überlassensowie inner-
halbangemessenerFrist nachBeendigungdes Dienst-
verhältnisses herauszugeben. Der Arbeitgeber darf die
auf der Lohnsteuerkarte eingetragenen Merkmale nur
für die Einbehaltung der Lohnsteuer verwerten; er darf
sie ohneZustimmungdes Arbeitnehmersnuroffenba-
ren,soweitdies gesetzlichzugelassenist.
(2) Für die EinbehaltungderLohnsteuervomlaufen-

den Arbeitslohn hat der Arbeitgeber die Höhe des lau-
fenden Arbeitsiohns und den Lohnzahlungszeitraum
festzustellen. Vom Arbeitslohn sind der auf den Lohn-
zahlungszeitraum entfallende Anteil des Versorgungs-
Freibetrags ($ 19 Abs. 2), der Weihnachts-Freibetrag
{$ 19 Abs. 3) und der auf den Lohnzahlungszeitraum
entfallende Anteil des Altersentlastungsbetrags
(8 24 a) abzuziehen, wenn die Voraussetzungen für den
Abzug dieser Beträge jeweils erfüllt sind. Außerdem hat
der Arbeitgeber einen etwaigen Freibetrag nach Maßga-



be der Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte des Ar-
beitnehmers vom Arbeitslohn abzuziehen. Für den so
gekürzten Arbeitslohn ist die Lohnsteuer aus der für den
Lohnzahlungszeitraumgeltenden Lohnsteuertabelle
oder nach der der Lohnsteuertabelle angefügten Anlei-
tung zu ermitteln. Dabei ist die auf der Lohnsteuerkarte
eingetragene Steuerklasse und Zahl der Kinder maßge-
bend. Die sich danach ergebende Lohnsteuer ist vom
Arbeitsiohn einzubehalten. Die Oberfinanzdirektion
kann allgemein oder auf Antrag des Arbeitgebers ein
Verfahren zulassen, durch das die Lohnsteuer unter den
Voraussetzungen des $ 42b Abs. 1 nach dem voraus-
sichtlichen Jahresarbeitslohn ermittelt wird, wenn ge-
währleistet ist, daß die zutreffende Jahreslohnsteuer
(8 38 a Abs. 2) nicht unterschritten wird.

(3) Für die Einbehaltung der Lohnsteuer von einem
sonstigen Bezug hat der Arbeitgeber den voraussichtli-
chen Jahresarbeitsiohn ohne den sonstigen Bezug fest-
zustellen. Von demvoraussichtlichen Jahresarbeitsiohn
sind der Versorgungs-Freibetrag ($ 19 Abs. 2), der
Weihnachts-Freibetrag (8 19 Abs. 3) und der Altersent-
lastungsbetrag ($ 24a), wenn die Voraussetzungen für
den Abzug dieser Beträge jeweils erfüllt sind, sowie ein
etwaiger Jahresfreibetrag nach Maßgabe der Eintragun-
gen auf der Lohnsteuerkarte abzuziehen. Für den so ge-
kürzten Jahresarbeitsiohn (maßgebender Jahresar-
beitslohn) ist die Lohnsteuer aus der Jahreslohnsteuer-
tabelleoder der der Jahresliohnsteuertabelleangefüg-
ten Anleitung zu ermitteln. Dabei ist die auf der Lohn-
steuerkarte eingetragene Steuerklasse und Zahl der
Kinder maßgebend. Außerdem ist die Jahresiohnsteuer
für den maßgebenden Jahresarbeitslohn unter Einbe-
ziehungdes sonstigenBezugs zu ermitteln.Dabei ist
der sonstige Bezug um den Versorgungs-Freibetrag,
den Weihnachts-Freibetrag und den Altersentlastungs-
betrag zu kürzen, wenn die Voraussetzungen für den
Abzug dieser Beträge jeweils erfüllt sind und soweit sie
nichtbeiderFeststellungdes maßgebendenJahresar-
beitsiohns berücksichtigt worden sind. Der Uhnter-
schiedsbetrag zwischen den ermittelten Jahreslohn-
steuerbeträgen ist die Lohnsteuer, die von dem sonsti-
gen Bezug einzubehalten ist. Im übrigen gilt folgendes:

1. Ein sonstiger Bezug ist als laufender Arbeitslohn zu
behandeln, wenn er 300 Deutsche Mark nicht über-
steigt.

2. Das Betriebsstättenfinanzamt(8 41a Abs. 1 Nr. 1)
kann auf Antrag des Arbeitgebers zulassen, daß die
Lohnsteuer von einem sonstigen Bezug mit einem
Steuersatz von 20 vom Hundert einbehalten wird,
wenn der maßgebende Jahresarbeitsiohn ein-
schließlich des sonstigen Bezugs
a) bei Arbeitnehmern in den Steuerklassen I, Il und IV

23000 DeutscheMark,
b) bei Arbeitnehmern in der Steuerklasse Ill 44 000

Deutsche Mark,
c) bei Arbeitnehmern in den Steuerklassen V und VI

16 000 Deutsche Mark
nicht übersteigt.

Ein sonstiger Bezug im Sinne des $ 34 Abs. 3 Satz 1 ist
bei Anwendungdes Satzes 5 oder der Nummer2 zur
Hälfte anzusetzen, wenn er zwei Kalenderjahre betrifft;
er ist mit einem Drittel anzusetzen, wenn er mehr als
zwei Kalenderjahre betrifft. Die auf die Hälfte des Be-
zugs entfallende Lohnsteuer ist mit dem doppelten Be-
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trag, die auf ein Drittel des Bezugs entfallende Lohn-
steuer ist mit dem dreifachen Betrag einzubehalten.

(4)FürLohnzahlungszeiträume,fürdieLohnsteuerta-
bellen nicht aufgestellt sind, ergibt sich die Lohnsteuer
aus den mitder Zahl der Kalendertage oder Wochen die-
ser Zeiträume vervielfachten Beträgen der Lohnsteuer-
tagestabelle oder Lohnsteuerwochentabelle.
(5) WennderArbeitgeberfür den Lohnzahlungszeit-

raum lediglich Abschlagszahlungen leistet und eine
Lohnabrechnung für einen längeren Zeitraum (Lohnab-
rechnungszeitraum) vornimmt, kann er den Lohnab-
rechnungszeitraum als Lohnzahlungszeitraum behan-
deln und die Lohnsteuer abweichend von 8 38 Abs. 3 bei
derLohnabrechnung einbehalten. Satz 1 gilt nicht, wenn
der LohnabrechnungszeitraumfünfWochenübersteigt
oderdie Lohnabrechnungnicht innerhalbvondreiWo-
chen nach dessen Ablauf erfolgt. Das Betriebsstätten-
finanzamtkannanordnen,daßdie Lohnsteuervonden
Abschlagszahlungen einzubehalten ist, wenn die Erhe-
bung der Lohnsteuer sonst nicht gesichert erscheint.
Wenn wegen einer besonderen Entlohnungsart weder
ein Lohnzahlungszeitraum noch ein Lohnabrechnungs-
zeitraum festgestellt werden kann, gilt als Lohnzah-
lungszeitraum die Summe der tatsächlichen Arbeitsta-
ge oderArbeitswochen.
(6) Ist nach einem Abkommen zur Vermeidung der

Doppelbesteuerung der von einem inländischen Arbeit-
geber gezahlte Arbeitslohn von der Lohnsteuer freizu-
stellen,so erteiltdas BetriebsstättenfinanzamtaufAn-
tragdesArbeitnehmersoderdesArbeitgeberseineent-
sprechende Bescheinigung. Der Arbeitgeber hat diese
Bescheinigung als Beleg zum Lohnkonto (8 41 Abs. 1)
aufzubewahren.

8 39c
Durchführung des Lohnsteuerabzugs

ohne Lohnsteuerkarte
(1) Solange der unbeschränkt einkommensteuer-

pflichtige Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine Lohnsteu-
erkarte schuldhaft nicht vorlegt oder die Rückgabe der
ihm ausgehändigten Lohnsteuerkarte schuldhaft verzö-
gert, hat der Arbeitgeber die Lohnsteuer nach der Steu-
erklasse VI zu ermitteln. Weist der Arbeitnehmer nach,
daßer die NichtvorlageoderverzögerteRückgabeder
Lohnsteuerkarte nicht zu vertreten hat, so hat der Ar-
beitgeber für die Lohnsteuerberechnung die ihm be-
kannten Familienverhältnisse des Arbeitnehmers zu-
grunde zu legen.

(2) Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer von dem Ar-
beitslohn für den Monat Januar eines Kalenderjahrs ab-
weichend von Absatz 1 auf Grund der Eintragungen auf
der Lohnsteuerkarte für das vorhergehende Kalender-
jahr ermitteln, wenn der Arbeitnehmer eine Lohnsteuer-
karte für das neue Kalenderjahr bis zurLohnabrechnung
nicht vorgelegt hat. Nach Vorlage der Lohnsteuerkarte
ist die Lohnsteuerermittlung für den Monat Januar zu
überprüfen und erforderlichenfalls zu ändern. Legt der
Arbeitnehmer bis zum 31. März keine Lohnsteuerkarte
vor, ist nachträglich Absatz 1 anzuwenden. Die zuwenig
oder zuviel einbehaltene Lohnsteuer ist jeweils bei der
nächsten Lohnabrechnung auszugleichen.
(3) Für Arbeitnehmer, die nach $ 1 Abs. 2 unbe-

schränkt einkommensteuerpflichtig sind, hat der Arbeit-
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geber die Lohnsteuer unabhängig von einer Lohnsteuer-
karte zu ermitteln. Dabei sind die Steuerklasse und Zahl
der Kinder maßgebend, die nach 8 39 Abs. 3 bis 5 auf
einer Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers einzutragen
wären. Auf Antrag des Arbeitnehmers erteilt das Be-
triebsstättenfinanzamt (8 41a Abs. 1 Nr. 1) über die
maßgebende Steuerklasse und Zahl der Kinder und
einen etwa in Betracht kommenden Freibetrag (8 39 a)
eine Bescheinigung, für die die Vorschriften über die
Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte sinngemäß anzu-
wenden sind.

8 39d
Durchführung des Lohnsteuerabzugs

für beschränkteinkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer

(1) Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs wer-
den beschränkteinkommensteuerpflichtigeArbeitneh-
merin die Steuerklasse I oder Il eingereiht.Arbeitneh-
mer, die unverheiratetsind, gehören in die Steuer-
klasse l oder, wenn sie die Voraussetzungen des $ 38 b
Nr.2 erfüllen,indieSteuerklasseIl,verheirateteArbeit-
nehmergehören in die Steuerklasse Il; $ 38b Nr. 6
ist anzuwenden. Das Betriebsstättenfinanzamt (8 41 a
Abs. 1 Nr.1) erteiltaufAntragdes Arbeitnehmersüber
die maßgebende Steuerklasse und Zahl der Kinder eine
Bescheinigung, für die die Vorschriften über die Eintra-
gungenaufderLohnsteuerkartemitderMaßgabesinn-
gemäß anzuwenden sind, daß der Arbeitnehmer eine
Anderung der Bescheinigung bis zum Ablauf des Kalen-
derjahrs, für das sie gilt, beim Finanzamt beantragen
kann.
(2) In die nach Absatz 1 zu erteilende Bescheinigung

trägt das Finanzamt auf Antrag des Arbeitnehmers als
vomArbeitslohnabzuziehendenFreibetragdie Summe
derfolgendenBeträgeein:
1. den Altersfreibetrag (8 32 Abs. 2),
2. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus nicht-

selbständiger Arbeit anfallen (8 9), soweit sie den
Werbungskosten-Pauschbetrag (8 9 a Nr. 1) über-
steigen,

3. Sonderausgaben im Sinne des 8 10 Abs. 1 Nr. 1,1,
4 bis 7 und des $ 10 b, soweit sie den Sonderausga-
ben-Pauschbetrag von 270 Deutsche Mark (8 10 c)
übersteigen.

Der Antrag kann nur nach amtlichvorgeschriebenem
Vordruck bis zum Ablauf des Kalenderjahrs gestellt
werden, für das die Bescheinigung gilt. Das Finanzamt
hat den Freibetrag durch Aufteilung in Monatsfreibeträ-
ge, erforderlichenfalls Wochen- und Tagesfreibeträge,
jeweils auf die voraussichtliche Dauer des Dienstver-
hältnisses im Kalenderjahr gleichmäßig zu verteilen.
8 39 a Abs. 4 bis 6 ist sinngemäß anzuwenden.

(3) Der Arbeitnehmer hat die nach Absatz 1 erteilte
Bescheinigung seinem Arbeitgeber vor Beginn des Ka-
lenderjahrs oder beim Eintritt in das Dienstverhältnis
vorzulegen. Der Arbeitgeber hat die Bescheinigung auf-
zubewahren. $ 39 b Abs. 1 Sätze 3 und 4 gilt sinngemäß.
Der Arbeitgeber hat im übrigen den Lohnsteuerabzug
nachMaßgabedes $ 39 b Abs.2 bis 6 unddes 839 c
Abs.1 und 2 durchzuführen; dabei tritt die nach
Absatz1erteilteBescheinigungandie StellederLohn-
steuerkarte.

840
Pauschalierung der Lohnsteuer

in besonderenFällen
(1) Das Betriebsstättenfinanzamt (8 41a Abs. 1 Nr. 1)

kann auf Antrag des Arbeitgebers zulassen, daß die
Lohnsteuer mit einem unter Berücksichtigung der Vor-
schriften des $ 38 a zu ermittelnden Pauschsteuersatz
erhoben wird, soweit

1. von dem Arbeitgeber sonstige Bezüge in einer größe-
ren Zahl von Fällen gewährt werden oder

2. in einer größeren Zahl von Fällen Lohnsteuer nachzu-
erheben ist, weil der Arbeitgeber dieLohnsteuer nicht
vorschriftsmäßig einbehalten hat.

Voraussetzung für die Pauschalierung der Lohnsteuer
ist,daßdieErmittlungderLohnsteuernachden88 39 b
bis 39 d schwierigist odereinenunverhältnismäßigen
Arbeitsaufwand erfordern würde. Die Pauschalierung ist
indenFällenderNummer1ausgeschlossen,soweitder
Arbeitgeber einem Arbeitnehmer sonstige Bezüge von
mehr als 1000 Deutsche Mark im Kalenderjahr ge-
währt. Der Arbeitgeber hat demAntrag eine Berechnung
beizufügen, aus der sich der durchschnittliche Steuer-
satz unter Zugrundelegung der durchschnittlichen
Jahresarbeitslöhne und der durchschnittlichen Jahres-
lohnsteuer in jeder Steuerklasse für diejenigen Arbeit-
nehmer ergibt, denen die Bezüge gewährt werden sollen
oder gewährt worden sind.
(2) Abweichend von Absatz 1 kann das Betriebsstät-

tenfinanzamt die Erhebung der Lohnsteuer mit einem
Pauschsteuersatz von 25 vom Hundert zulassen, so-
weit der Arbeitgeber in einer größeren Zahl von Fällen
Arbeitsiohn aus Anlaß von Betriebsveranstaltungen
zahlt. Dasselbe gilt, soweit der Arbeitgeber in einer grö-
Beren Zahl von Fällen Erholungsbeihilfen gewährt, unter
folgenden Voraussetzungen:
1. Die Erholungsbeihilfe darf zusammen mit Erholungs-

beihilfen, die in demselben Kalenderjahr früher ge-
währt worden sind, 300 Deutsche Mark für den Ar-
beitnehmer, 200 Deutsche Mark für dessen Ehegat-
ten und 100 Deutsche Mark für jedes Kind, das auf
der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers eingetragen
ist, nichtübersteigen.

2. Bei Erholungsbeihilfen, die in bar gezahlt werden,
muß der Arbeitgeber sicherstellen, daß die Beihilfen
zu Erholungszweckenverwendetwerden.
(3) Der Arbeitgeber hat die pauschale Lohnsteuer zu

übernehmen. Er ist Schuldner der pauschalen Lohn-
steuer. Der pauschal besteuerte Arbeitslohn und die
pauschale Lohnsteuer bleiben bei einer Veranlagung
zurEinkommensteuerundbeimLohnsteuer-Jahresaus-
gleich außer Ansatz. Die pauschale Lohnsteuer ist we-
der auf die Einkommensteuer noch auf die Jahreslohn-
steuer anzurechnen.

840a
Pauschalierung der Lohnsteuer

für Teilzeitbeschäftigte

(1) Der Arbeitgeber kann unter Verzicht auf die Vor-
lage einer Lohnsteuerkarte bei Arbeitnehmern, die nur
kurzfristig oder in geringem Umfang und gegen geringen



Arbeitslohn beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit
einem Pauschsteuersatz von 10 vom Hundert des Ar-
beitslohns erheben. Dabei gilt folgendes:
1. Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn der

Arbeitnehmer bei demArbeitgeber gelegentlich, nicht
regelmäßig wiederkehrend beschäftigt wird, die Dau-
er der Beschäftigung 18 zusammenhängende Ar-
beitstage nicht übersteigt und
a) der Arbeitslohn während der Beschäftigungsdau-

er 42 Deutsche Mark durchschnittlich je Arbeits-
tag nicht übersteigt oder

b) die Beschäftigung zu einem unvorhersehbaren
Zeitpunkt sofort erforderlich wird.

2. Eine Beschäftigung in geringem Umfang und gegen
geringen Arbeitslohn liegt vor, wenn der Arbeitneh-
mer bei dem Arbeitgeber laufend beschäftigt wird, die
Tätigkeit jedoch während der Beschäftigungsdauer
20 Stunden und der Arbeitslohn 120 Deutsche Mark
wöchentlich nicht übersteigt.

(2) Abweichend von Absatz 1 kann der Arbeitgeber
unter Verzicht auf die Vorlage einer Lohnsteuerkarte bei
Aushilfskräften, die in Betrieben der Land- und Forst-
wirtschaft im Sinne des & 13 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 aus-
schließlich mit typisch land- oder forstwirtschaftlichen
Arbeiten beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit einem
Pauschsteuersatz von 2 vom Hundert des Arbeitslohns
erheben. Aushilfskräfte im Sinne dieser Vorschrift sind
Personen, die von Fall zu Fall für eine im voraus be-
stimmte Arbeit von vorübergehender Dauer in ein
Dienstverhältnis treten. Aushilfskräfte sind nicht Arbeit-
nehmer, die zu den land- und forstwirtschaftlichen
Fachkräften gehören.
(3) Die Pauschalierungen nach den Absätzen 1 und 2

sind unzulässig bei Arbeitnehmern, deren Arbeitsiohn
während der Beschäftigungsdauer 12 Deutsche Mark
durchschnittlich je Arbeitsstunde übersteigt.
(4) Auf die Pauschalierungen nach den Absätzen 1

und 2 ist $ 40 Abs. 3 anzuwenden.

840b
Pauschalierung der Lohnsteuer

bei bestimmten Zukunftssicherungsleistungen

(1)DerArbeitgeberkanndieLohnsteuervondenBei-
trägen für eine Direktversicherung des Arbeitnehmers
undvondenZuwendungenan einePensionskassemit
einemPauschsteuersatzvon 10 vomHundertder Bei-
träge und Zuwendungenerheben,soweit diese nicht
steuerfrei sind. Die pauschale Erhebung der Lohnsteuer
von Beiträgen für eine Direktversicherung ist nur zuläs-
sig, wenn die Versicherungnicht auf den Erlebensfall
eines früherenals des 60.Lebensjahrsabgeschlossen
und eine vorzeitigeKündigungdes Versicherungsver-
tragsdurchdenArbeitnehmerausgeschlossenworden
ist.

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit die zu besteuernden
Beiträge und Zuwendungen des Arbeitgebers für den
Arbeitnehmer 2400 Deutsche Mark im Kalenderjahr
übersteigen oder nicht aus seinem ersten Dienstver-
hältnis bezogen werden. Sind mehrere Arbeitnehmer
gemeinsam in einem Direktversicherungsvertrag oder in
einer Pensionskasse versichert, so gilt als Beitrag oder
Zuwendung für den einzelnen Arbeitnehmer der Teil-
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betrag, der sich bei einer Aufteilung der gesamten Bei-
träge oder der gesamten Zuwendungen durch die Zahl
der begünstigten Arbeitnehmer ergibt, wenn dieser Teil-
betrag 2400 Deutsche Mark nicht übersteigt; hierbei
sind Arbeitnehmer, für die Beiträge und Zuwendungen
von mehr als 3 600 Deutsche Mark im Kalenderjahr ge-
leistet werden, nicht einzubeziehen. Für Beiträge und
Zuwendungen,diederArbeitgeberfürdenArbeitnehmer
aus AnlaßderBeendigungdes Dienstverhältnisseser-
bracht hat, vervielfältigt sich der Betrag von 2 400 Deut-
sche Mark mit der Anzahl der Kalenderjahre, in denen
das DienstverhältnisdesArbeitnehmerszudemArbeit-
geberbestandenhat;indiesemFall ist Satz 2 nichtan-
zuwenden. Der vervielfältigte Betrag vermindert sich um
die nach Absatz 1 pauschal besteuerten Beiträge und
Zuwendungen, die der Arbeitgeber in dem Kalenderjahr,
in dem das Dienstverhältnis beendet wird, und in den
sechs vorangegangenen Kalenderjahren erbracht hat.
(3) 8 40 Abs. 3 ist anzuwenden. Die Anwendung des

8 40 Abs. 1 Nr. 1 auf Bezüge im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 ist ausgeschlossen.

8 41
Aufzeichnungspflichten beim Lohnsteuerabzug

(1) Der Arbeitgeber hat amOrt der Betriebsstätte (Ab-
satz 2) für jeden Arbeitnehmer und jedes Kalenderjahr
ein Lohnkonto zu führen. In das Lohnkonto sind die für
den Lohnsteuerabzug erforderlichen Merkmale aus der
Lohnsteuerkarte oder aus einer entsprechenden Be-
scheinigung zu übernehmen. Bei jeder Lohnzahlung für
das Kalenderjahr, für das das Lohnkonto gilt, sind im
Lohnkonto die Art und Höhe des gezahlten Arbeitslohns
einschließlich der steuerfreien Bezüge sowie die einbe-
haltene oder übernommene Lohnsteuer einzutragen; an
die Stelle der Lohnzahlung tritt in den Fällen des $ 39 b
Abs. 5 Satz 1 die Lohnabrechnung. Die Bundesregie-
rung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates vorzuschreiben, welche
Einzelangaben imLohnkonto aufzuzeichnen sind. Dabei
können für Arbeitnehmer mit geringem Arbeitslohn und
für.die Fälle der 88 40 bis 40 b Aufzeichnungserleich-
terungen sowie für steuerfreie Bezüge Aufzeichnungen
außerhalb des Lohnkontos zugelassen werden. Die
Lohnkonten sind bis zum Ablauf des sechsten Kalen-
derjahrs,das aufdiezuletzteingetrageneLohnzahlung
folgt, aufzubewahren.

(2) Betriebsstätte ist der Betrieb oder Teil des Be-
triebs des Arbeitgebers, in dem der für die Durchführung
des LohnsteuerabzugsmaßgebendeArbeitslohnermit-
teitwird.WirddermaßgebendeArbeitslohnnichtindem
BetriebodereinemTeil des Betriebsdes Arbeitgebers
oder nicht im Inlandermittelt,so giltals Betriebsstätte
der Mittelpunktder geschäftlichenLeitungdes Arbeit-
gebersimInland.Als Betriebsstättegiltauchder inlän-
dische Heimathafen deutscher Handelsschiffe, wenn
die Reederei im Inland keine Niederlassung hat.

841la
AnmeldungundAbführungder Lohnsteuer

(1) Der Arbeitgeber hat spätestens am zehnten Tag
nach Ablauf eines jeden Lohnsteuer-Anmeldungszeit-
raums
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1. dem Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Betriebs-
stätte (8 41 Abs. 2) befindet (Betriebsstättenfinanz-
amt), eine Steuererklärung einzureichen, in der er die
Summe der im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum ein-
zubehaltenden und zu übernehmenden Lohnsteuer
angibt (Lohnsteuer-Anmeldung),

2. die im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum insgesamt
einbehaltene und übernommene Lohnsteuer an das
Betriebsstättenfinanzamt abzuführen.

Die Lohnsteuer-Anmeldung ist nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck abzugeben und vom Arbeitgeber
oder von einer zu seiner Vertretung berechtigten Person
zu unterschreiben. Der Arbeitgeber wird von der Ver-
pflichtung zur Abgabe weiterer Lohnsteuer-Anmeldun-
gen befreit, wenn er Arbeitnehmer, für die nach 8 41 ein
Lohnkonto zu führen ist, nicht mehr beschäftigt und das
dem Finanzamt mitteilt.
(2) Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum ist grundsätz-

lich der Kalendermonat. Lohnsteuer-Anmeldungszeit-
raum ist das Kalendervierteljahr, wenn die abzuführen-
de Lohnsteuer für das vorangegangene Kalenderjahr
mehr als 600 Deutsche Mark, aber nicht mehr als 6 000
Deutsche Mark betragen hat; Lohnsteuer-Anmeldungs-
zeitraum ist das Kalenderjahr, wenn die abzuführende
Lohnsteuer für das vorangegangene Kalenderjahr nicht
mehr als 600 Deutsche Mark betragen hat. Hat die Be-
triebsstätte nicht während des ganzen vorangegange-
nen Kalenderjahrs bestanden, so ist die für das voran-
gegangene Kalenderjahr abzuführende Lohnsteuer für
die Feststellung des Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums
auf einen Jahresbetrag umzurechnen. Wenn die Be-
triebsstätte im vorangegangenen Kalenderjahr noch
nicht bestanden hat, ist die auf einen Jahresbetrag um-
gerechnete für den ersten vollen Kalendermonat nach
der Eröffnung der Betriebsstätte abzuführende Lohn-
steuer maßgebend.
(3) Die oberste Finanzbehörde des Landes kann be-

stimmen, daß die Lohnsteuer nicht dem Betriebsstät-
tenfinanzamt, sondern einer anderen öffentlichen Kasse
anzumelden und an diese abzuführen ist; die Kasse er-
hält insoweit die Stellung einer Landesfinanzbehörde.
Das Betriebsstättenfinanzamt oder die zuständige an-
dere öffentliche Kasse können anordnen, daß die Lohn-
steuer abweichend von dem nach Absatz 1 maßgeben-
den Zeitpunkt anzumelden und abzuführen ist, wenn die
Abführung der Lohnsteuer nicht gesichert erscheint.

841b
Abschluß des Lohnsteuerabzugs

(1) Bei Beendigung eines Dienstverhältnisses oder
am Ende des Kalenderjahrs hat der Arbeitgeber das
Lohnkonto des Arbeitnehmers abzuschließen. Der Ar-
beitgeber hat auf Grund der Eintragungen im Lohnkonto
auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers

1. die Dauer des Dienstverhältnisses während des Ka-
lenderjahrs, für das die Lohnsteuerkarte gilt,

2. die Art und Höhe des gezahlten Arbeitslohns,
3. die einbehaltene Lohnsteuer
zu bescheinigen (Lohnsteuerbescheinigung). Liegt dem
Arbeitgebereine Lohnsteuerkartedes Arbeitnehmers
nicht vor, hat er die Lohnsteuerbescheinigung nach

einem entsprechenden amtlich vorgeschriebenen Vor-
druck zu erteilen. Der Arbeitgeber hat demArbeitnehmer
die Lohnsteuerbescheinigung auszuhändigen, wenn
das Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalenderjahrs be-
endet wird, der Arbeitnehmer zur Einkommensteuer ver-
anlagt wird oder beim Finanzamt den Lohnsteuer-Jah-
resausgleich beantragt. Inden übrigen Fällen hat der Ar-
beitgeber die Lohnsteuerbescheinigung dem Betriebs-
stättenfinanzamt einzureichen. Kann ein Arbeitgeber,
der für die Lohnabrechnung ein maschinelles Verfahren
anwendet, die Lohnsteuerbescheinigung nach Satz 2
nicht sofort bei Beendigung des Dienstverhältnisses
ausschreiben, so hat er die Lohnsteuerkarte bis zur
Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung zurück-
zubehalten und dem Arbeitnehmer eine Bescheinigung
über alle auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers
eingetragenen Merkmale auszuhändigen; in dieser Be-
scheinigung ist außerdem der Zeitpunkt einzutragen, zu
dem das Dienstverhältnis beendet worden ist. In diesem
Fall ist die Ausschreibung der Lohnsteuerbescheini-
gung innerhalb von acht Wochen nachzuholen.

(2) Der Arbeitgeber hat ferner

1. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse |, II oder
IV, dessen Arbeitsiohn 30 000 Deutsche Mark über-
steigt,

2. für.einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse Ill, des-
sen Arbeitslohn 58 000 Deutsche Mark übersteigt,

3. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse V, des-
sen Arbeitslohn 16 000 Deutsche Mark übersteigt,

4. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse VI
einen Lohnzettel nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck auszuschreiben, der dieselben Angaben wie die
Lohnsteuerbescheinigung enthält. Der Lohnzettel ist
dem für den Arbeitnehmer nach seinem Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt am 31. Dezember des abge-
laufenen Kalenderjahrs zuständigen Finanzamt einzu-
reichen. Bei Beendigung des Dienstverhältnisses vor
Ablauf des Kalenderjahrs ist der auf einen Jahresbetrag
umgerechnete Arbeitslohn maßgebend und der Lohn-
zettel dem Finanzamt einzureichen, das für den nach
Kenntnis des Arbeitgebers letzten Wohnsitz des Arbeit-
nehmers zuständig ist.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Arbeitnehmer,
soweit sie Arbeitslohn bezogen haben, der nach den
88 40 bis 40 b pauschal besteuert worden ist.

841lc
ÄnderungdesLohnsteuerabzugs

(1) Der Arbeitgeber ist berechtigt, bei der jeweils
nächstfolgenden Lohnzahlung bisher erhobene Lohn-
steuer zu erstatten oder noch nicht erhobene Lohnsteu-
er nachträglicheinzubehalten,
1. wenn ihmder Arbeitnehmer eine Lohnsteuerkarte mit

Eintragungen vorlegt, die auf einen Zeitpunkt vor Vor-
lage der Lohnsteuerkarte zurückwirken, oder

2. wenn er erkennt, daß er die Lohnsteuer bisher nicht
vorschriftsmäßig einbehalten hat.

(2) Die zu erstattende Lohnsteuer ist dem Betrag zu
entnehmen, den der Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer
insgesamt an Lohnsteuer einbehalten oder übernom-



men hat. Wenn die zu erstattende Lohnsteuer aus dem
Betrag nicht gedeckt werden kann, der insgesamt an
Lohnsteuer einzubehalten oder zu übernehmen ist, wird
der Fehibetrag dem Arbeitgeber auf Antrag vom Be-
triebsstättenfinanzamt ersetzt.
(3) Nach Ablauf des Kalenderjahrs oder, wenn das

Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalenderjahrs endet,
nach Beendigung des Dienstverhältnisses, ist die Ände-
rung des Lohnsteuerabzugs nur bis zur Ausschreibung
der Lohnsteuerbescheinigung oder eines Lohnzettels
zulässig. Bei Anderung des Lohnsteuerabzugs nach Ab-
lauf des Kalenderjahrs ist die nachträglich einzubehal-
tende Lohnsteuer nach dem Jahresarbeitsiohn auf
Grund der Jahreslohnsteuertabelle zu ermitteln. Eine Er-
stattung von Lohnsteuer ist nach Ablauf des Kalender-
jahrs nur im Wege des Lohnsteuer-Jahresausgleichs
nach $ 42 b zulässig.
(4) Der Arbeitgeber hat die Fälle, in denen er von sei-

ner Berechtigung zur nachträglichen Einbehaltung von
Lohnsteuer nach Absatz 1 keinen Gebrauch macht oder
die Lohnsteuer nicht nachträglich einbehalten werden
kann, weil
1. Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte eines Arbeit-

nehmers, die nach Beginn des Dienstverhältnisses
vorgenommen worden sind, auf einen Zeitpunkt vor
Beginn des Dienstverhältnisses zurückwirken,

2. der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber Arbeitslohn nicht
mehr bezieht oder

3. der Arbeitgeber nach Ablauf des Kalenderjahrs be-
reits die Lohnsteuerbescheinigung oder einen Lohn-
zettel ausgeschrieben hat,

dem Betriebsstättenfinanzamt unverzüglich anzuzei-
gen. Das Finanzamt hat die zuwenig erhobene Lohn-
steuer vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn der
nachzufordernde Betrag 20 Deutsche Mark übersteigt.
8 42 d bleibt unberührt.

842
Lohnsteuer-Jahresausgleich _

(1) Den unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen
Arbeitnehmern, die nicht zur Einkommensteuer veran-
lagt werden, wird die für das abgelaufene Kalenderjahr
(Ausgleichsjahr) einbehaltene Lohnsteuer insoweit er-
stattet,als siedieaufdenJahresarbeitslohnentfallende
Jahresliohnsteuer übersteigt (Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich). Hat die unbeschränkte Einkommensteuerpflicht
des Arbeitnehmers nicht während des ganzen Kalen-
derjahrs bestanden, so gilt die Dauer der unbeschränk-
ten Einkommensteuerpflicht im Kalenderjahr als Aus-
gleichsjahr und der während dieses Zeitraums bezo-
gene Arbeitslohn als Jahresarbeitslohn.

(2) DerLohnsteuer-Jahresausgleich wird nach Ablauf
des Ausgleichsjahrs auf Antrag des Arbeitnehmers vom
Finanzamt durchgeführt, soweit er nach $ 42 b nicht
vom Arbeitgeber durchgeführt worden ist. Bei Wegfall
der unbeschränkten Einkommensteuerpflichtkann
der Lohnsteuer-Jahresausgleich sofort durchgeführt
werden.Der Antrag ist spätestensam 30. September
des demAusgleichsjahrfolgendenKalenderjahrsnach
amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu stellen; die Frist
kann nicht verlängertwerden. Der Antrag muß vom
Arbeitnehmer, bei Arbeitnehmern, die mit einem Ehe-
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gatten die Voraussetzungen des 8 26 Abs. 1 erfüllen,
auch vom Ehegatten eigenhändig unterschrieben sein.
Hat eine Person oder Vereinigung bei der Anfertigung
des Antrags mitgewirkt, so sind der Name und die An-
schrift dieser Person oder Vereinigung in dem Antrag
anzugeben.

(3) Dem Antrag auf Lohnsteuer-Jahresausgleich sind
beizufügen:
1. die für das Ausgleichsjahr ausgeschriebenen Lohn-

steuerkarten des Arbeitnehmers mit vollständigen
Lohnsteuerbescheinigungen oder in den Fällen, in
denen dem Arbeitgeber eine Lohnsteuerkarte nicht
vorgelegen hat, Lohnsteuerbescheinigungen nach
entsprechendem amtlich vorgeschriebenen Vor-
druck (8 41b Abs. 1 Satz 3);

2. in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer während
des Ausgleichsjahrs zeitweise in keinem Dienstver-
hältnis gestanden hat, etwaige Unterlagen über die
Dauer dieser Zeiträume.

(4) Vorbehaltlich der Vorschriften des $ 42 a hat das
Finanzamt für den Lohnsteuer-Jahresausgleich den
Jahresarbeitsiohn aus sämtlichen Dienstverhältnissen
des Arbeitnehmers festzustellen. Dabei bleiben Bezüge
im Sinne des 8 34 Abs. 3 Satz 1 und ermäßigt besteu-
erte Vergütungen für Arbeitnehmererfindungen außer
Ansatz, wenn der Arbeitnehmer nicht jeweils die Einbe-
ziehung in den Lohnsteuer-Jahresausgleich beantragt.
Vom Jahresarbeitslohn sind der etwa in Betracht kom-
mende Versorgungs-Freibetrag, der Weihnachts-Frei-
betrag und der etwa in Betracht kommende Altersentla-
stungsbetragabzuziehen,soweit diese Beträge nicht
bei den nach Satz 2 außer Ansatz bleibenden Bezügen
undVergütungenabgezogenwordensind. Danach ist
als Jahresiohnsteuer die Einkommensteuer zu ermit-
teln, die der Arbeitnehmer schuldet, wenn er aus-
schließlich die sich aus dem nach Satz 3 geminderten
Jahresarbeitsiohn ergebenden Einkünfte erzielt hat; da-
bei sind die 88 34, 34 c und 35 nicht anzuwenden. Den
Betrag, um den die sich hiernach ergebende Jahres-
Iohnsteuer die Lohnsteuer unterschreitet, die für das
Ausgleichsjahr insgesamt erhoben worden ist, hat das
Finanzamt dem Arbeitnehmer zu erstatten. Bei der Er-
mittlung der insgesamt erhobenen Lohnsteuer ist die
Lohnsteuer auszuscheiden, die von den nach Satz 2
außer Ansatz gebliebenen Bezügen und Vergütungen
einbehaltenworden ist. 836 Abs.4 Satz3 gilt sinn-
gemäß.

(5) Das Finanzamt erteilt über den Lohnsteuer-Jah-
resausgleich dem Antragsteller einen Steuerbescheid.

842a
Gemeinsamer Lohnsteuer-Jahresausgleich

für Ehegatten

(1) Bei Arbeitnehmern, die die Voraussetzungen für
die Anwendung der Steuerklasse Ill erfüllen, wird nur ein
Lohnsteuer-Jahresausgleich für beide Ehegatten ge-
meinsam durchgeführt, wenn beide Ehegatten im Aus-
gleichsjahr Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit er-
zielt haben.DerAntragauf gemeinsamenLohnsteuer-
Jahresausgleich ist von den Ehegatten gemeinsam zu
stellen, es sei denn, daß einer der Ehegatten dazu aus
zwingenden Gründen nicht in der Lage ist. $ 42 Abs. 2
Sätze 2 bis 5 ist anzuwenden.
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(2) Für den gemeinsamen Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich hat das Finanzamt jeweils den Jahresarbeitsiohn
der Ehegatten aus ihren sämtlichen Dienstverhältnis-
sen festzustellen. & 42 Abs. 4 Satz 2 ist anzuwenden.
Von dem Jähresarbeitsiohn des einzelnen Ehegatten
sind jeweils der etwa in Betracht kommende Versor-
gungs-Freibetrag, der Weihnachts-Freibetrag und der
etwa in Betracht kommende Altersentlastungsbetrag
abzuziehen, soweit diese Beträge nicht bei den nach
Satz 2 außer Ansatz bleibenden Bezügen und Vergütun-
gen abgezogen worden sind. Danach ist als Jahreslohn-
steuer die Einkommensteuer zu ermitteln, die die Ehe-
gatten schulden, wenn sie ausschließlich die sich aus
den nach Satz 3 geminderten Jahresarbeitslöhnen er-
gebenden Einkünfte erzielt haben; dabei sind die 8$ 34,
34 c und 35 nicht anzuwenden. Den Betrag, um den die
sich hiernach ergebende Jahreslohnsteuer die Lohn-
steuer unterschreitet, die für das Ausgleichsjahr von
beiden Ehegatten insgesamt erhoben worden ist, hat
das Finanzamt zu erstatten. & 42 Abs. 4 Sätze 6 und 7
und Abs. 5 ist entsprechend anzuwenden.

842b
Lohnsteuer-Jahresausgleichdurchden Arbeitgeber
(1) Der Arbeitgeber ist berechtigt, für unbeschränkt

einkommensteuerpflichtigeArbeitnehmer,die während
des Ausgleichsjahrs ständig in einem Dienstverhältnis
gestanden haben, einen Lohnsteuer-Jahresausgleich
durchzuführen. Er ist zur Durchführung des Lohnsteuer-
Jahresausgleichs verpflichtet, wenn er am 31. Dezem-
ber des Ausgleichsjahrs mindestens zehn Arbeitnehmer
beschäftigt. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Arbeit-
nehmer, die nach den Lohnsteuerbescheinigungen auf
ihrer Lohnsteuerkarte während des Ausgleichsjahrs
zeitweisein keinemDienstverhältnisgestandenhaben,
wenn sie die Dauer dieser Zeiträumedurch amtliche
Unterlagen lückenlos nachweisen. Voraussetzung für
den Lohnsteuer-Jahresausgleich ist, daß dem Arbeit-
geberdie Lohnsteuerkartedes Arbeitnehmersmitden
Lohnsteuerbescheinigungen aus etwaigen voran-
gegangenen Dienstverhältnissen vorliegt und der
Arbeitgeber für den Arbeitnehmer einen Lohnzettel noch
nicht ausgeschrieben hat. Der Arbeitgeber darf den
LohnsteuerJahresausgleich nicht durchführen, wenn
1. der Arbeitnehmer es beantragt oder
2. der Arbeitnehmer für das Ausgleichsjahr oder für

einen Teil des Ausgleichsjahrs nach den Steuerklas-
sen V oder VI zu besteuern war oder \

3. der Arbeitnehmer für einen Teil des Ausgleichsjahrs
nach den Steuerklassen Ill oder IV zu besteuern war.

(2) Für den Lohnsteuer-Jahresausgleich hat der Ar-
beitgeberdenJahresarbeitslohnausdemzu ihmbeste-
henden Dienstverhältnis und nach den Lohnsteuerbe-
scheinigungen auf der Lohnsteuerkarte aus etwaigen
vorangegangenen Dienstverhältnissen festzustellen.
Dabei bleiben Bezüge im Sinne des $ 34 Abs. 3 Satz 1
und ermäßigt besteuerte Vergütungen für Arbeitneh-
mererfindungen außer Ansatz, wenn der Arbeitnehmer
nicht jeweils die Einbeziehung in den Lohnsteuer-
Jahresausgleich beantragt. Vom Jahresarbeitslohn sind
der etwa in Betracht kommende Versorgungs-Frei-
betrag,derWeihnachts-Freibetrag,deretwainBetracht
kommende Altersentlastungsbetrag und ein etwa auf

der Lohnsteuerkarte eingetragener Freibetrag abzu-
ziehen. Für den so geminderten Jahresarbeitslohn ist
nach Maßgabe der auf der Lohnsteuerkarte zuletzt
eingetragenen Steuerklasse und der Zahl der Kinder die
Jahreslohnsteuer aus der Jahreslohnsteuertabelle zu
ermitteln. Den Betrag, um den die sich hiernach erge-
bende Jahreslohnsteuer die Lohnsteuer unterschreitet,
die von dem zugrunde gelegten Jahresarbeitsiohn
insgesamt erhoben worden ist, hat der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer zu erstatten. Bei der Ermittlung der ins-
gesamt erhobenen Lohnsteuer ist die Lohnsteuer
auszuscheiden, die von den nach Satz 2 außer Ansatz
gebliebenen Bezügen und Vergütungen einbehalten
worden ist.
(3) Der Arbeitgeber darf den Lohnsteuer-Jahresaus-

gleich frühestens bei der Lohnabrechnung für den letz-
ten imAusgleichsjahr endenden Lohnzahlungszeitraum,
spätestens bei der Lohnabrechnungfür den letzten
Lohnzahlungszeitraum, der im Monat März des dem
Ausgleichsjahr folgenden Kalenderjahrs endet, durch-
führen. Die zu erstattende Lohnsteuer ist dem Betrag zu
entnehmen,denderArbeitgeberfürseineArbeitnehmer
für den Lohnzahlungszeitraum insgesamt an Lohn-
steuer erhoben hat, und in der Lohnsteuer-Anmeldung
gesondert anzugeben. 8 41c Abs. 2 Satz 2 ist anzu-
wenden.
(4) Der Arbeitgeber hat im Lohnkonto für das Aus-

gleichsjahr den Inhalt etwaiger Lohnsteuerbescheini-
gungen aus vorangegangenen Dienstverhältnissen des
Arbeitnehmers, in den Fällen des Absatzes 1 Satz 3 auch
den Inhalt der amtlichen.Unterlageneinzutragen.Im
Lohnkonto, auf der Lohnsteuerkarte und auf dem Lohn-
zettelfürdas Ausgleichsjahrist die imLohnsteuer-Jah-
resausgleich erstattete Lohnsteuer gesondert einzutra-
gen.Wenn die erstatteteLohnsteuerdie vomArbeit-
geber für den Arbeitnehmer insgesamt erhobene Lohn-
steuer nicht übersteigt, darf der Arbeitgeber auf der
Lohnsteuerkarte und im Lohnzettel an Stelle der Ein-
tragungnachSatz 2densichnachVerrechnungderer-
hobenen Lohnsteuer mit der erstatteten Lohnsteuer er-
gebenden Betrag als erhobene Lohnsteuer eintragen.

842c \
Örtliche Zuständigkeit der Finanzämter

im Lohnsteuerverfahren
(1) FürdieEintragungeinesFreibetragsaufderLohn-

steuerkarte (8 39 a) ist das Finanzamt örtlich zuständig,
in dessen Bezirk der Arbeitnehmer im Zeitpunkt der An-
tragstellung seine Wohnung hat, von der aus er seiner
Beschäftigung regelmäßig nachgeht. Bei Ehegatten, die
beide Arbeitslohn beziehen und einen mehrfachen
Wohnsitz haben, ist das Finanzamt des Familienwohn-
sitzes zuständig; bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn
beziehen und keinen Familienwohnsitz haben, ist das
für den älteren Ehegatten nach Satz 1 maßgebende
Finanzamt örtlich zuständig. Inden Fällen des 8 1 Abs. 2
ist das Finanzamtörtlichzuständig,in dessen Bezirk
sich die öffentliche Kasse befindet, die den Arbeitslohn
zahlt.
(2) Für die Durchführung des Lohnsteuer-Jahresaus-

gleichs (88 42, 42 a) ist das Finanzamt örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk der Arbeitnehmer am Schluß des
Ausgleichsjahrs seinen Wohnsitz oder in Ermangelung



eines Wohnsitzes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat-
te. Bei mehrfachemWohnsitzimGeltungsbereichdes
Gesetzes ist der Wohnsitz maßgebend, an dem sich der
Arbeitnehmervorwiegendaufgehaltenhat;beimehrfa-
chem Wohnsitz eines verheirateten Arbeitnehmers, der
von seinem Ehegatten nicht dauernd getrennt lebt, ist
der Wohnsitz maßgebend, an dem sich die Familie
vorwiegend aufgehalten hat. Haben in den Fällen des
Satzes 2 zweiterHalbsatzdie EhegattenkeinenFami-
lienwohnsitz gehabt, ist das für den älteren Ehegatten
nach Satz 1 maßgebende Finanzamt örtlich zuständig.
Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

8 42d
Haftung des Arbeitgebers

(1) Der Arbeitgeber haftet
1. für die Lohnsteuer, die er einzubehalten und abzufüh-

ren hat,
2. für die Lohnsteuer, die er beim Lohnsteuer-Jahres-

ausgleichzu Unrechterstattethat,
3. für die Einkommensteuer (Lohnsteuer), die auf Grund

fehlerhafter Angaben imLohnkonto, in der Lohnsteu-
erbescheinigung oder im Lohnzettel verkürzt wird.

(2) Der Arbeitgeber haftet nicht,
1. soweitLohnsteuernach $ 39 Abs. 4, 8 39 a Abs. 6

und in den vom Arbeitgeber angezeigten Fällen des
8 41c Abs. 4 nachzufordern ist,

2. soweit auf Grund der nach 8 10 Abs. 2 des Einkom-
mensteuergesetzes in den vor dem 1. Januar 1975
geltenden Fassungen oder $&10 Abs. 6 erlassenen
Rechtsverordnungen eine Nachversteuerung durch-
zuführen ist.
(3) Soweit die Haftung des Arbeitgebers reicht, sind

der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer Gesamtschuld-
ner. Das Betriebsstättenfinanzamt kann die Steuer-
schuld oder Haftungsschuld nach pflichtgemäßem Er-
messen gegenüber jedem Gesamtschuldner geltend
machen. Der Arbeitgeber kann auch dann in Anspruch
genommen werden, wenn der Arbeitnehmer zur Einkom-
mensteuer veranlagt wird. Der Arbeitnehmer kann im
Rahmen der Gesamtschuldnerschaft nur in Anspruch
genommen werden,
1. wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht vor-

schriftsmäßig vom Arbeitslohn einbehalten hat,
2. wenn der Arbeitnehmer weiß, daß der Arbeitgeber die

einbehaltene Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig an-
gemeldet hat. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer
den Sachverhalt dem Finanzamt unverzüglich mitge-
teilt hat.

(4) Für die Inanspruchnahme des Arbeitgebers bedarf
es keines Haftungsbescheids und keines Leistungs-
gebots, soweit der Arbeitgeber
1. die einzubehaltende Lohnsteuer angemeldet hat

oder
2. nach Abschluß einer Lohnsteuer-Außenprüfung sei-

ne Zahlungsverpflichtung schriftlich anerkennt.

(5) Von der Geltendmachung der Steuernachforde-
rung oder Haftungsforderung ist abzusehen, wenn diese
insgesamt 20 Deutsche Mark nicht übersteigt.
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842e
Anrufungsauskunft

Das Betriebsstättenfinanzamthat aufAnfrageeines
Beteiligten darüber Auskunft zu geben, ob und inwieweit
im einzelnen Fall die Vorschriften über die Lohnsteuer
anzuwenden sind.

8 42f
Lohnsteuer-Außenprüfung

(1) Für die Außenprüfung der Einbehaltung oder Über-
nahme und Abführung der Lohnsteuer ist das Betriebs-
stättenfinanzamt zuständig.

(2) Für die Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers bei
der Außenprüfung gilt $ 200 der Abgabenordnung.
Darüber hinaus haben die Arbeitnehmer des Arbeitge-
bers dem mit der Prüfung Beauftragten jede gewünsch-
te AuskunftüberArt undHöheihrerEinnahmenzu ge-
ben und auf Verlangen die etwa in ihrem Besitz befind-
lichenLohnsteuerkartensowiedieBelegeüberbereits
entrichtete Lohnsteuer vorzulegen. Dies gilt auch für
Personen, bei denen es streitig ist, ob sie Arbeitnehmer
des Arbeitgeberssind oderwaren.

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

843
Kapitalerträge mit Steuerabzug

(1) Bei den folgenden inländischen Kapitalerträgen
wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Kapital-
ertrag (Kapitalertragsteuer) erhoben:

1. Kapitalerträgen im Sinne des 8 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2;
2. Zinsen aus Teilschuldverschreibungen, bei denen

neben der festen Verzinsung ein Recht auf Umtausch
in Gesellschaftsanteile (Wandelanleihen) oder eine
Zusatzverzinsung,diesichnachderHöhederGewinn-
ausschüttungen des Schuldners richtet (Gewinn-
obligationen),eingeräumtist,undZinsenausGenuß-
scheinen, mit denen nicht das Recht am Gewinn und
am Liquidationserlöseiner Kapitalgesellschaftver-
bunden ist. Zu den Gewinnobligationen gehören nicht
solche Teilschuldverschreibungen,bei denen der
Zinsfuß nur vorübergehend herabgesetzt und gleich-
zeitigeine von demjeweiligenGewinnergebnisdes
Unternehmens abhängige Zusatzverzinsung bis zur
Höhe des ursprünglichen Zinsfußes festgelegt wor-
den ist. Zu den Kapitalerträgen im Sinne des Satzes
1 gehören nicht die Bundesbankgenufßrechte im Sin-
nedes $ 3 Abs. 1des Gesetzes überdieLiquidation
derDeutschenReichsbankundderDeutschenGold-
diskontbankinderimBundesgesetzblattTeil Ill,Glie-
derungsnummer 7620-6, veröffentlichten bereinig-
tenFassung,zuletztgeändertdurchdasGesetzvom
17. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3123);

3. EinnahmenausderBeteiligunganeinemHandelsge-
werbe als stiller Gesellschafter und Zinsen aus par-
tiarischenDarlehen(8 20 Abs. 1 Nr.4);

4. KapitalerträgenimSinne des $ 20 Abs. 1 Nr.6;
5. Zinsenaus inderBundesrepublikDeutschlandoder

inBerlin(West)nachdem31.März1952undvordem
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1. Januar 1955 ausgegebenen festverzinslichen
Wertpapieren unter folgenden Voraussetzungen:

eines Jahres nach der Ausgabe zum Handel an
einerBörsein derBundesrepublikDeutschland
oder in Berlin (West) zugelassen werden;

b) die Wertpapiere dürfen auf die Dauer von minde-
stens fünf Jahren nicht kündbar und nicht rück-
zahlbar sein;
nach den Anleihebedingungendarf die Laufzeit
der Wertpapiere zu den bei der Ausgabe vorgese-
henen Zinsbedingungen für die Dauer von fünf
Jahren nicht geändert werden.

Diese Vorschrift bezieht sich nicht auf Zinsen aus
Anleihen, die im Saarland ausgegeben worden sind,
und nicht auf Zinsen, die nach 8 3 a steuerfrei sind.
Die in Buchstabe a bezeichnete Voraussetzung gilt
nicht für festverzinsliche Wertpapiere, die nach 8 33
des Gesetzes über die Investitionshilfe der gewerb-
lichen Wirtschaft zum Börsenhandel nicht zugelas-
sen sind. 8 3a Abs. 2 und 3 gilt entsprechend;

2

6. Zinsen aus Anleihen und Forderungen, die in ein öf-
fentliches Schuldbuch eingetragen oder über die
Teilschuldverschreibungen ausgegeben sind, wenn
der Gläubiger der Kapitalerträge (Gläubiger) im Zeit-
punkt der Fälligkeit der Kapitalerträge
a) Inhaber der Teilschuldverschreibung oder der

Forderung ist und im Inland weder einen Wohnsitz
noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder
nicht der Inhaber der Teilschuldverschreibung
oder der Forderung ist, es sei denn, daß der Gläu-
biger im Inland einen Wohnsitz oder seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat und bei einer Teil-
schuldverschreibung, die bei einem inländischen
Kreditinstitut verwahrt wird, am 15. Tag vor der
Fälligkeit der Kapitalerträge der Inhaber der Teil-
schuldverschreibung gewesen ist.

Bei Stückzinsen ist der Steuerabzug vorzunehmen,
wenn der Veräußerer der Teilschuldverschreibung
oder der Forderung imZeitpunkt der Auszahlung oder
Gutschrift der Stückzinsen im Inland weder einen
Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Kapitalerträge, die
nach den 88 3 und 3 a steuerfrei sind oder nach den
Nummern 2 und 5 dem Steuerabzug unterliegen, und
nicht für Zinsen aus Anleihen, die

Z

a) auf Grund der Regelung von Goldmarkverbindlich-
keiten mit spezifisch ausländischem Charakter
gemäß Anlage VII des Abkommens über deutsche
Auslandsschulden vom 27. Februar 1953 (BGBi. II
S. 333, 456) ausgegeben worden sind oder

b) vor dem 1. Januar 1965 ausgegeben worden sind
und deren Nennwert auf eine ausländische
Währung lautet;

7. Zinsen im Sinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 7;

8. Einnahmen aus der Vergütung von Körperschaft-
steuer nach $ 36 e dieses Gesetzes oder nach 8 52
des Körperschaftsteuergesetzes. Der Steuerabzug
wird nicht vorgenommen, wenn die Kapitalertrag-
steuer im Fall ihrer Einbehaltung nach $ 44 c Abs. 1
in voller Höhe an den Gläubiger zu erstatten wäre.

Dem Steuerabzug unterliegen auch besondere Entgelte
oder Vorteile im Sinne des & 20 Abs. 2 Nr. 1, die neben
den in den Nummern 1 bis 8 bezeichneten Kapitaler-
trägen oder an deren Stelle gewährt werden. Das gilt
auch für Stückzinsen im Sinne der Nummer 6 Satz 2.

(2) Der Steuerabzug ist nicht vorzunehmen, wenn
Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge (Schuld-
ner) im Zeitpunkt des Zufließens dieselbe Person sind.

(3) Kapitalerträge sind inländische, wenn der Schuld-
ner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat.
In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 6 Satz 2 sind Stückzin-
sen inländischeKapitalerträge,wennderSchuldnerder
Anleihe oder Forderung und die die Kapitalerträge
auszahlende Stelle ($ 45 Abs. 2 Nr. 2) Wohnsitz,
Geschäftsleitung oder Sitz im Inland haben.

(4) Der Steuerabzug ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Kapitalerträge beim Gläubiger zu den Einkünf-
ten aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb,
aus selbständiger Arbeit oder aus Vermietung und
Verpachtung gehören.

843a
Bemessung der Kapitalertragsteuer

(1) Die Kapitalertragsteuer beträgt

1. in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und 7 sowie,
falls es sich nicht um Kapitalerträge aus festverzins-
lichen Wertpapieren im Sinne des 8 43 Abs. 1 Nr. 5
handelt, in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 6:
25 vom Hundert des Kapitalertrags, wenn der Gläu-
biger die Kapitalertragsteuer trägt,
33'/3 vom Hundert des tatsächlich ausgezahlten
Betrags, wenn der Schuldner die Kapitalertragsteuer
übernimmt; "

2. in den Fällendes $ 43 Abs. 1 Nr. 5:
30 vom Hundert des Kapitalertrags, wenn der Gläu-
biger die Kapitalertragsteuer trägt,
42,85 vomHundert des tatsächlich ausgezahlten Be-
trags, wenn der Schuldner die Kapitalertragsteuer
übernimmt;

3. in den Fällen des 8 43 Abs. 1 Nr. 8:
25 vom Hundert des Kapitalertrags.
(2) Dem Steuerabzug unterliegen die vollen Kapitaler-

träge ohne jeden Abzug. 8 20 Abs. 2Nr. 3 Satz 2 ist nicht
anzuwenden.

844
Entrichtung der Kapitalertragsteuer

in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und 7

(1) Schuldner der Kapitalertragsteuer ist inden Fällen
des 8 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und 7 der Gläubiger der Ka-
pitalerträge. Die Kapitalertragsteuer entsteht in dem
Zeitpunkt, in dem die Kapitalerträge dem Gläubiger zu-
fließen. In diesem Zeitpunkt hat der Schuldner der
Kapitalerträge den Steuerabzug für Rechnung des
Gläubigers der Kapitalerträge vorzunehmen. Die inner-
halbeines KalendermonatseinbehalteneSteuerist je-
weilsbiszum10.des folgendenMonatsandas Finanz-
amt abzuführen, das für die Besteuerung des Schuld-



c) bei selbständigen Künstlern und Publizisten um
den steuerfreien Betrag im Sinne des 8 3 Nr. 57,
den die Künstlersozialkasse an die Bundesver-
sicherungsanstalt für Angestellte leistet;

3. BeiträgeimSinnedesAbsatzes1Nr.2 und3,diedie
nach den Nummern 1 und 2 abziehbaren Beträge
übersteigen, zur Hälfte, höchstens bis zu 50 vom
Hundert des Höchstbetrags nach Nummer 1.
(4) Steuerpflichtige, die Anspruch auf eine Prämie

nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz haben, kön-
nen für jedes Kalenderjahr wählen, ob sie für Bau-
sparbeiträge (Absatz 1 Nr. 3) den Sonderausgabenab-
zug oder eine Prämie nach dem Wohnungsbau-Prä-
miengesetz erhalten wollen (Wahlrecht). Das Wahlrecht
kann für die Bausparbeiträge eines Kalenderjahrs nur
einheitlichausgeübtwerden.Steuerpflichtige,denenim
Kalenderjahr der Beitragsleistung gemeinsam der
Höchstbetragdes $ 3 Abs. 2 des Wohnungsbau-Prä-
miengesetzes zusteht, können ihr Wahlrecht nur ein-
heitlichausüben.Das Wahlrechtwird zugunstendes
Sonderausgabenabzugs dadurch ausgeübt, daß der
Steuerpflichtigeeinen ausdrücklichenAntragauf Be-
rücksichtigung der betreffenden Sonderausgaben stellt.

(5) Der Steuerpflichtige oder Personen, denen im Ka-
lenderjahr der Beitragsleistung gemeinsam der Höchst-
betragdes $ 2 Abs. 2 des Spar-Prämiengesetzesoder
des $3 Abs. 2 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes zu-
steht, könnenfür Bausparbeiträgeden Sonderausga-
benabzug nicht erhalten, wenn der Steuerpflichtige oder
einederbezeichnetenPersoneneinePrämienachdem
Spar-Prämiengesetz oder dem Wohnungsbau-Prä-
miengesetzbeantragthat (Kumulierungsverbot).***)
(6) Nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ist eine

Nachversteuerung durchzuführen

1. bei Rentenversicherungen gegen Einmalbeitrag (Ab-
satz 1 Nr. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb), wenn
vor Ablauf von zwölf Jahren seit Vertragsabschluß,
außer im Schadensfall oder bei Erbringung der ver-
tragsmäßigen Rentenleistung, Einmalbeiträge ganz
oder zum Teil zurückgezahlt oder Ansprüche aus
dem Versicherungsvertrag ganz oder zum Teil abge-
treten oder beliehen werden;

2. beiBausparverträgen(Absatz1 Nr.3),wennvorAb-
lauf von zehn Jahren seit Vertragsabschluß die
Bausparsumme ganz oder zum Teil ausgezahlt, ge-
leistete Beiträge ganz oder zum Teil zurückgezahlt
oder Ansprüche aus dem Bausparvertrag abgetreten
oder beliehen werden. Unschädlich ist jedoch die
vorzeitige Verfügung, wenn
a) die Bausparsumme ausgezahlt oder die Ansprü-

che aus dem Vertrag beliehen werden und der
Steuerpflichtige die empfangenen Beträge unver-
züglich und unmittelbar zum Wohnungsbau ver-
wendet oder

**) Für denVeranlagungszeitraum1981giltnoch$ 10Abs. 5 Satz 2 EStG 1979
(8 52 Abs. 14a):
Dies giltnicht,wenndie Bausparbeiträge,fürdieder Sonderausgabenabzug,
oder die prämienbegünstigtenAufwendungen,für die die Prämie beantragt
wordenist, ausschließlich
1. vermögenswirksameLeistungen darstellen, für die eine Arbeitnehmer-

Sparzulage($ 12Abs. 1DrittesVermögensbildungsgesetz)gewährtwird,
oder

2. vonderUnterhaltssicherungsbehördenachdemUnterhaltssicherungsge-
setz überwieseneSparbeiträgedarstellen.
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b) im Fall der Abtretung der Erwerber die Bauspar-
summe oder die auf Grund einer Beleihung emp-
fangenen Beträge unverzüglich und unmittelbar
zumWohnungsbaufürdenAbtretendenoderdes-
sen Angehörige im Sinne des $ 15 der Abgaben-
ordnungverwendetoder

c) der Steuerpflichtige oder sein von ihm nicht dau-
ernd getrennt lebender Ehegatte nach Vertrags-
abschluß gestorben oder völlig erwerbsunfähig
gewordenist oder

d) der Steuerpflichtigenach Vertragsabschlußar-
beitslos geworden ist und die Arbeitslosigkeit
mindestens ein Jahr lang ununterbrochen bestan-
den hat und im Zeitpunktder vorzeitigenVerfü-
gung noch besteht.

810a
Steuerbegünstigung des nicht entnommenen Gewinns

(1) Steuerpflichtige,die
1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur

Inanspruchnahmevon Rechten und Vergünstigun-
genberechtigtsindoder

2. aus GründenderRasse, Religion,Nationalität,Welt-
anschauungoder politischerGegnerschaftgegen
denNationalsozialismusverfolgtwordensind,

ihrefrühereErwerbsgrundlageverlorenhabenund ihre
Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft und aus Gewer-
bebetriebnach8 4 Abs. 1odernach$ 5 ermitteln,kön-
nenaufAntragbis zu 50 vomHundertder Summeder
nicht entnommenenGewinne,höchstensaber 20000
DeutscheMark als SonderausgabenvomGesamtbe-
trag der Einkünfte abziehen. Als nicht entnommen gilt
auchderTeil derSummederGewinne,derzurZahlung
der auf die Betriebsvermögen entfallenden Abgaben
nachdemLastenausgleichsgesetzverwendetwird.Der
als steuerbegünstigt in Anspruch genommene Teil der
SummederGewinneist beiderVeranlagungbesonders
festzustellen.

(2) Übersteigen in einem der auf die Inanspruchnah-
meder Steuerbegünstigung(Absatz 1) folgendendrei
Jahre bei dem Steuerpflichtigen oder seinem Gesamt-
rechtsnachfolger die Entnahmen aus dem Betrieb die
SummederbeiderVeranlagungzuberücksichtigenden
GewinneausLand-undForstwirtschaftundausGewer-
bebetrieb, so ist der übersteigende Betrag (Mehrent-
nahme) bis zur Höhe des besonders festgestellten Be-
trags (Absatz 1 letzterSatz) demEinkommenim Jahr
der Mehrentnahme zum Zweck der Nachversteuerung
hinzuzurechnen.Beträge,die zur Zahlungder auf die
BetriebsvermögenentfallendenAbgaben nach dem
Lastenausgleichsgesetz verwendet werden, rechnen
auch in diesem Fall nicht zu den Entnahmen.Soweit
EntnahmenzurZahlungvonErbschaftsteueraufdenEr-
werb des Betriebsvermögens von Todes wegen oder auf
denÜbergangdesBetriebsvermögensanPersonender
Steuerklasse I des $ 9 des Erbschaftsteuergesetzes
verwendet werden oder soweit sich Entnahmen durch
Veräußerungdes Betriebs(88 14 und16)ergeben,un-
terliegensie einer Nachversteuerungmit den Sätzen
des $34Abs. 1;das giltnichtfürdieVeräußerungeines
Teilbetriebs und imFall der Umwandlung in eine Kapital-
gesellschaft.Auf Antragdes Steuerpflichtigenist eine
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Nachversteuerung auch dann vorzunehmen, wenn in
dem in Betracht kommenden Jahr eine Mehrentnahme
nichtvorliegt.
(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten ent-

sprechend für den Gewinn aus selbständiger Arbeit mit
der Maßgabe, daß dieser Gewinn hinsichtlich der Steu-
erbegünstigung (Absatz 1) und der Nachversteuerung
(Absatz 2) für sich zu behandeln ist.

(4) Die Steuerbegünstigung nach den Absätzen 1
bis 3kann nur für den Veranlagungszeitraum, indem der
Steuerpflichtige im Geltungsbereich dieses Gesetzes
erstmals Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Ge-
werbebetrieb oder selbständiger Arbeit erzielt hat, und
für die folgenden sieben Veranlagungszeiträume in
Anspruch genommen werden. Nach Ablauf von
20 Veranlagungszeiträumen seit der erstmaligen Be-
gründung eines Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufent-
halts im Geltungsbereich dieses Gesetzes, frühestens
jedoch seit dem 1. Januar 1950, ist die Inanspruchnah-
me der Steuerbegünstigung nach den Absätzen 1 bis 3
nicht zulässig.

810b
SteuerbegünstigteZwecke

(1) Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher,
religiöser, wissenschaftlicher und staatspolitischer
Zweckeundderals besondersförderungswürdiganer-
kannten gemeinnützigen Zwecke sind bis zur Höhe von
insgesamt 5 vom Hundert des Gesamtbetrags der Ein-
künfte oder 2 vom Tausend der Summe der gesamten
Umsätze und der imKalenderjahr aufgewendeten Löhne
und Gehälter als Sonderausgaben abzugsfähig. Für
wissenschaftliche, staatspolitische und als besonders
förderungswürdig anerkannte kulturelle Zwecke erhöht
sich der Vomhundertsatz von 5 um weitere 5 vom Hun-
dert. Als Ausgabe im Sinne dieser Vorschrift gilt auch
die Zuwendung von Wirtschaftsgütern mit Ausnahme
von Nutzungen und Leistungen. Ist das Wirtschaftsgut
unmittelbar vor seiner Zuwendung einem Betriebsver-
mögen entnommen worden, so darf bei derErmittlung
der Ausgabenhöhe der bei der Entnahme angesetzte
Wert nicht überschritten werden. In allen übrigen Fällen
bestimmt sich die Höhe der Ausgabe nach dem gemei-
nen Wert des zugewendeten Wirtschaftsguts.
(2) Beiträge und Spenden an politische Parteien im

Sinne des $ 2 des Parteiengesetzes sind bis zur Höhe
von insgesamt 1 800 Deutsche Mark und imFall der Zu-
sammenveranlagung von Ehegatten bis zur Höhe von
insgesamt 3600 Deutsche Mark im Kalenderjahr ab-
zugsfähig.

810c
Sonderausgaben-Pauschbetrag,

Vorsorge-Pauschbetrag, Vorsorgepauschale
(1) Für Sonderausgaben im Sinne des 8 10 Abs. 1

Nr. 1,1a,4 bis 7 und des $ 10b wird ein Pauschbetrag
von 270 Deutsche Mark abgezogen (Sonderausgaben-
Pauschbetrag), wenn der Steuerpflichtige nicht höhere
Aufwendungen nachweist.

(2) Für Vorsorgeaufwendungen (8 10 Abs. 1 Nr. 2
und 3) wird ein Pauschbetrag von 300 Deutsche Mark
abgezogen (Vorsorge-Pauschbetrag), wenn der
Steuerpflichtigenicht höhere Aufwendungen nach-
weist.

(3) Hat der Steuerpflichtige Arbeitslohn bezogen, tritt
an die Stelle des Vorsorge-Pauschbetrags nach Ab-
satz 2 eine Vorsorgepauschale. Die Vorsorgepauschale
beträgt
1. neun vom Hundert des Arbeitsiohns, höchstens

2 340 Deutsche Mark zuzüglich 600 Deutsche Mark
für jedes Kind (8 32 Abs. 4 bis 7), zuzüglich

2. neun vom Hundert des Arbeitslohns, höchstens
1 170 Deutsche Mark zuzüglich 300 Deutsche Mark
für jedes Kind ($ 32 Abs. 4 bis 7),

mindestens 300 Deutsche Mark. Die Vorsorgepauscha-
leist auf den nächsten durch 54 ohne Rest teilbaren vol-
len Deutsche-Mark-Betrag abzurunden, wenn sie nicht
bereits durch 54 ohne Rest teilbar ist. Arbeitslohn im
Sinne dieser Vorschrift ist der um die Freibeträge nach
$ 19 Abs. 2 und 3 und den Altersentlastungsbetrag
($ 24a) verminderte Arbeitslohn, höchstens der Jahres-
betrag der maßgebenden Beitragsbemessungsgrenze
in der gesetzlichen Rentenversicherung der An-
gestellten.

(4) Für jedes Kind des Steuerpflichtigen im Sinne des
8 32 Abs.4 Satz 1,Abs.5 bis 7, das nach$ 32 Abs. 4
Sätze 2 und 3 dem anderen Elternteil zugeordnet wird
und dem gegenüber der Steuerpflichtige seiner Unter-
haltsverpflichtung für den Veranlagungszeitraum nach-
kommt, sind bei der Berechnung der Vorsorgepau-
schale die Beträge von 600 und 300 Deutsche Mark des
Absatzes 3 Nr. 1 und 2 zur Hälfte anzusetzen.
(5) Im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten

zur Einkommensteuer gilt folgendes:
1. Der Betrag von 270 Deutsche Mark des Absatzes 1,

der Betrag von 300 Deutsche Mark des Absatzes 2
und die Beträge von 2 340 Deutsche Mark *), 1170
Deutsche Mark *) sowie der Mindestbetrag von 300
Deutsche Mark des Absatzes 3 sind zu verdoppeln;

2. Absatz 3 ist an Stelledes Absatzes2 anzuwenden,
wenn mindestens einer der Ehegatten Arbeitslohn
bezogen hat;

3. Absatz 3 Satz 4 ist auf den Arbeitslohn jedes Ehe-
gatten gesondert anzuwenden.

Nummer1giltmitAusnahmederVerdoppelungdesBe-
trags von 300 Deutsche Mark des Absatzes 2 auch,
wenn die tarifliche Einkommensteuer nach $ 32a Abs. 6
zu ermittelnist.
(6) ImFall der getrennten Veranlagung von Ehegatten

zur Einkommensteuer sind die Beträge von 600 und 300
Deutsche Mark des Absatzes 3 Nr. 1 und 2 zu halbieren.

8 10d
Verlustabzug

Verluste,die bei der Ermittlungdes Gesamtbetrags
der Einkünfte nicht ausgeglichen werden, sind bis zu
einem Betrag von insgesamt 5 Millionen Deutsche Mark
wie SonderausgabenvomGesamtbetragder Einkünfte
des vorangegangenen Veranlagungszeitraums abzu-
ziehen. Ist für den vorangegangenen Veranlagungszeit-
raumbereitsein Steuerbescheiderlassenworden,so
ist er insoweit zu ändern, als der Verlustabzug zu ge-

*)Anstelle der Beträgevon 2 340 DM und 1 170 DM geltenfür 1981 noch die
Beträge2 100 DM und 1050 DM (8 52 Abs. 18).



ners der Kapitalerträge nach demEinkommen zuständig
ist. Dabei ist die Kapitalertragsteuer, die ein Schuldner
zu demselben Zeitpunkt insgesamt abzuführen hat, auf
den nächsten vollen Deutsche-Mark-Betrag abzu-
runden.
(2) Gewinnanteile (Dividenden) und andere Kapitaler-

träge, deren Ausschüttung von einer Körperschaft be-
schlossen wird, fließen dem Gläubigerder Kapitaler-
träge an demTag zu (Absatz 1), derim Beschluß als Tag
der Auszahlung bestimmt worden ist. Ist die Ausschüt-
tung nur festgesetzt, ohne daß über den Zeitpunkt der
Auszahlung ein Beschluß gefaßt worden ist, so gilt als
Zeitpunkt des Zufließens der Tag nach der Beschluß-
fassung.

(3) Ist bei Einnahmen aus der Beteiligung an einem
Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter in dem Betei-
ligungsvertrag über den Zeitpunkt der Ausschüttung
keine Vereinbarung getroffen, so gilt der Kapitalertrag
am Tag nach der Aufstellung der Bilanz oder einer son-
stigen Feststellung des Gewinnanteils des stillen
Gesellschafters, spätestens jedoch sechs Monate nach
Ablauf des Wirtschaftsjahrs, für das der Kapitalertrag
ausgeschüttet oder gutgeschrieben werden soll, als zu-
geflossen. Bei Zinsen aus partiarischen Darlehen gilt
Satz 1 entsprechend.

(4) Haben Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträ-
ge vor dem Zufließen ausdrücklich Stundung des Kapi-
talertrags vereinbart, weil der Schuldner vorübergehend
zur Zahlung nicht in der Lage ist, so ist der Steuerabzug
erst mit Ablauf der Stundungsfrist vorzunehmen.

(5) Der Schuldner der Kapitalerträge haftet für die Ka-
Pitalertragsteuer, die er einzubehalten und abzuführen
hat. Der Gläubigerder Kapitalerträgewird nur in An-
spruch genommen,
1. wenn der Schuldner die Kapitalerträge nicht vor-

schriftsmäßig gekürzt hat,
2. wennderGläubigerweiß,daßderSchuldnerdieein-

behaltene Kapitalertragsteuer nicht vorschriftsmäßig
abgeführt hat, und dies dem Finanzamt nicht unver-
züglich mitteilt oder

3. wenn das die Kapitalerträge auszahlende inlän-
dische Kreditinstitut die Kapitalerträge zu Unrecht
ohne Abzug der Kapitalertragsteuer ausgezahlt hat.

Für die Inanspruchnahme des Schuldners der Kapitaler-
träge bedarf es keines Haftungsbescheids, soweit der
Schuldner die einbehaltene Kapitalertragsteuer richtig
angemeldet hat oder soweit er seine Zahlungsverpflich-
tung gegenüber dem Finanzamt oder dem Prüfungs-
beamten des Finanzamts schriftlich anerkennt.

8444
Abstandnahme vom Steuerabzug

(1)BeiKapitalerträgenimSinnedes 843Abs.1Nr.3,
4 und 7 ist der Steuerabzug nicht vorzunehmen, wenn
der Gläubiger im Zeitpunkt des Zufließens unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig ist und anzuneh-
menist, daß für ihneineVeranlagungzur Einkommen-
steuer nicht in Betracht kommt.
(2) Die Voraussetzungen des Absatzes 1 sind dem

Schuldner oder dem die Kapitalerträge auszahlenden
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inländischen Kreditinstitut durch eine Bescheinigung
des fürdenGläubigerzuständigenWohnsitzfinanzamts
nachzuweisen.8 36 b Abs. 2 Sätze 2 bis 4 ist ent-
sprechend anzuwenden.
(3) Der Schuldner oder das die Kapitalerträge aus-

zahlende inländische Kreditinstitut hat in seinen Unter-
lagen das Finanzamt, das die Bescheinigung erteilt hat,
denTag derAusstellungderBescheinigungunddie in
der Bescheinigung angegebene Steuer- und Listen-
nummer zu vermerken.

(4) Ist derGläubiger
1. eine von der Körperschaftsteuer befreite inländische

Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermö-
gensmasse oder

2. eine inländische juristische Person des öffentlichen
Rechts,

so ist der Steuerabzug nicht vorzunehmen, wenn es sich
bei den Kapitalerträgen um Gewinnanteile handelt, die
der Gläubiger von einer von der Körperschaftsteuer be-
freitenKörperschaftbezieht.Voraussetzungist,daßder
Gläubiger dem Schuldner oder dem die Kapitalerträge
auszahlenden inländischen Kreditinstitut durch eine
Bescheinigung des für seine Geschäftsleitung oder sei-
nen Sitz zuständigen Finanzamts nachweist, daß ereine
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-
masseimSinnederNummer1oder2 ist.Absatz3 und
& 36 b Abs. 2 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend. Die in
Satz 2 bezeichnete Bescheinigung wird nicht erteilt,
wenn die Kapitalerträge in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1
ineinemwirtschaftlichenGeschäftsbetriebanfallen,für
den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausge-
schlossen ist, oder wenn sie in den Fällen des Satzes 1
Nr. 2 in einem nicht von der Körperschaftsteuer befrei-
ten Betrieb gewerblicher Art anfallen.

844b
Erstattung der Kapitalertragsteuer

(1)BeiKapitalerträgenimSinnedes 843Abs. 1Nr.1
und 2 wird auf Antrag einem Gläubiger, der imZeitpunkt
des Zufließensder Kapitalerträgeunbeschränktein-
kommensteuerpflichtig ist, die einbehaltene und abge-
führte Kapitalertragsteuer erstattet, wenn anzunehmen
ist, daß für ihn eine Veranlagung zur Einkommensteuer
nichtin Betrachtkommt.Das VorliegendieserVoraus-
setzungen ist durch eine Bescheinigung im Sinne des
8 44 a Abs. 2 nachzuweisen. Dem Antrag auf Erstattung
ist außerderBescheinigungnachSatz 2 eineBeschei-
nigung im Sinne des 8 45 a Abs. 3 beizufügen. $ 36 b
Abs. 3 bis 5 und8 36 c geltensinngemäß.
(2) Ist der Gläubiger von Kapitalerträgen imSinne des

8 43 Abs. 1 Nr. 1 ein unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtiger Anteilseigner und wird nach $ 36 d Körper-
schaftsteuer an den Vertreter des Gläubigers vergütet,
so ist unabhängigvomVorliegenderVoraussetzungen
des Absatzes 1 auch die Kapitalertragsteuer an den
Vertreterzu erstatten.Imübrigenist $ 36 d sinngemäß
anzuwenden.

(3) IstderGläubigervonKapitalerträgenimSinnedes
8&43 Abs. 1 Nr. 2 ein unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtiger Arbeitnehmer und beruhen die Kapitalerträge
auf Teilschuldverschreibungen, die ihm von seinem ge-
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genwärtigen oder früheren Arbeitgeber überlassen wor-
den sind, so wird die Kapitalertragsteuer unabhängig
vom Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 an
den Arbeitgeber oder an einen von ihm bestellten Treu-
händer erstattet, wenn der Arbeitgeber oder Treuhänder
in Vertretung des Gläubigers sich in einem Sammelan-
trag bereit erklärt hat, den Erstattungsbetrag für den
Gläubiger entgegenzunehmen. Die Erstattung wird nur
für Gläubigergewährt,deren Kapitalerträgeim Sinne
des Satzes 1 allein oder, in den Fällen des Absatzes 2,
zusammen mit den dort bezeichneten Kapitalerträgen
im Wirtschaftsjahr 100 Deutsche Mark nicht überstie-
gen haben. 8 36 d Abs. 3 gilt sinngemäß.

(4) Ist bei Kapitalerträgen im Sinne des $ 43 Abs. 1
Nr.3 bis 5 oder7 Kapitalertragsteuereinbehaltenund
abgeführt worden, obwohl eine Verpflichtung hierzu
nichtbestand,oderhatderGläubigerimFalldes $ 44 a
dem Schuldner oder dem die Kapitalerträge auszahlen-
den inländischenKreditinstitutdie Bescheinigungerst
in einem Zeitpunkt vorgelegt, in dem die Kapitalertrag-
steuer bereits abgeführtwar, so ist auf Antrag des
Schuldners oder des die Kapitalerträge auszahlenden
inländischen Kreditinstituts die Steueranmeldung
($ 45 a Abs. 1) insoweit zu ändern. Erstattungsberech-
tigt ist derAntragsteller. .
(5) Ist der Gläubigereine natürlichePerson, die im

Zeitpunkt des Zufließens des Kapitalertrags im Inland
weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufent-
halt hat, oder eine Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse, die imZeitpunkt des Zufließens
des Kapitalertragsim Inlandweder ihre Geschäftslei-
tung noch ihren Sitz hat, so nimmt das Finanzamt, an
das die Kapitalertragsteuer abgeführt worden ist, auf
Antragdes Gläubigers insoweiteine Freistellungvon
der Kapitalertragsteuer vor, als die Steuer auf die in 8 43
Abs. 1 Nr. 5 bezeichnetenKapitalerträgeentfällt.Das
giltnicht,soweitdieseKapitalerträgefürdenGläubiger
nach8 49 dieses Gesetzes odernachden 88 2 und8
des Körperschaftsteuergesetzes inländische Einkünfte
im Sinne der beschränkten Steuerpflicht sind.

$44c
Erstattung vonKapitalertragsteuer
an bestimmteKörperschaften,

Personenvereinigungen und Vermögensmassen

(1) Ist der Gläubiger
1. eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung

oderVermögensmasseimSinnedes 8 5Abs. 1Nr.9
des Körperschaftsteuergesetzesoder

2. eine inländische Stiftung des öffentlichen Rechts, die
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder
mildtätigen Zwecken dient, oder

3. eine inländische juristische Person des öffentlichen
Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchli-
chen Zwecken dient,

so erstattetdas Bundesamtfür Finanzen auf Antrag
des Gläubigers die einbehaltene Kapitalertragsteuer.
Voraussetzungist, daß der GläubigerdemBundesamt
für Finanzendurch eine Bescheinigungdes für seine
GeschäftsleitungoderseinenSitz zuständigenFinanz-
amts nachweist,daß er eine Körperschaft,Personen-
vereinigungoderVermögensmasseimSinne des Sat-

zes 1 ist. Die Geltungsdauer der Bescheinigung darf
höchstens drei Jahre betragen;sie muB am Schluß
eines Kalenderjahrs enden. Die Bescheinigung wird nicht
erteilt,wenndie Kapitalerträgein denFällender Num-
mer 1 in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb anfal-
len, für den die Befreiungvon der Körperschaftsteuer
ausgeschlossen ist, oder wenn sie in den Fällen der
Nummern 2 und 3 in einem nicht von der Körperschaft-
steuer befreiten Betrieb gewerblicher Art anfallen. Dem
Antrag ist außerder Bescheinigungnach Satz 2 eine
BescheinigungimSinnedes$ 45aAbs.2oder3 beizu-
fügen.

(2) Ist der Gläubiger
1. eineinländischeKörperschaft,Personenvereinigung

oder Vermögensmasse im Sinne des 8 5 Abs. 1 Nr. 1
bis8oder10bis16desKörperschaftsteuergesetzes
oder

2. eine inländischejuristischePerson des öffentlichen
Rechts, die nicht in Absatz 1 bezeichnet ist,

so erstattetdasBundesamtfürFinanzenaufAntragdie
Hälfte der auf Kapitalerträge im Sinne des $ 43 Abs. 1
Nr.1erhobenenKapitalertragsteuer.Voraussetzungist,
daß der Gläubiger durch eine Bescheinigung des für sei-
ne Geschäftsleitung oder seinen Sitz zuständigen
Finanzamtsnachweist,daß er eine Körperschaft im
Sinnedes Satzes 1 ist.Absatz 1 Sätze 3 bis 5 giltent-
sprechend.
(3) 8 36 b Abs. 2 Satz 4,Abs. 3 Satz 2,Abs. 4,5 und

8 36c sind sinngemäß anzuwenden. Das Bundesamt für
Finanzen kann im Einzelfalldie Frist auf Antrag des
Gläubigersverlängern,wenn dieser verhindertist, die
Frist einzuhalten.Der Antragauf Verlängerungist vor
Ablauf der Frist schriftlich zu stellen und zu begründen.

(4) Die Absätze 1 und 2 sind insoweit nicht anzuwen-
den,alsderGläubigerMitgliedeinerErwerbs-oderWirt-
schaftsgenossenschaft ist und die Erstattung nach
8 44 b Abs. 2 beantragt oder durchgeführt worden ist.

845
Entrichtung der Kapitalertragsteuer
in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 6

(1) Schuldner der Kapitalertragsteuer ist in den Fällen
des $ 43 Abs. 1 Nr.6 Satz 1 der Inhaber,in den Fällen
des $ 43 Abs. 1 Nr.6 Satz 2 derVeräußererder Teil-
schuldverschreibungoderder Forderung.
(2) Die dieKapitalerträgeauszahlendeStelle hatdie

Kapitalertragsteuerfür Rechnungdes Schuldnersder
Kapitalertragsteuer einzubehalten. Die die Kapitalerträ-
ge auszahlendeStelle ist
1. in den Fällendes $ 43 Abs. 1 Nr.6 Satz 1

a) das KreditinstitutmitGeschäftsleitungoder Sitz
im Inland oder die inländische Zweigstelle eines
ausländischenKreditinstitutsimSinne des 8 53
des Gesetzes über das Kreditwesen (inländi-
sches Kreditinstitut),das die Kapitalerträgedem
Gläubiger oder einer Stelle im Ausland auszahlt
odergutschreibt,oder

b) der Schuldner der Kapitalerträge, wenn er ohne
Einschaltungeines inländischenKreditinstituts
demGläubigeroder einer Stelle im Ausland die
Kapitalerträge auszahlt oder gutschreibt;



2. in den Fällen des 8 43 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 die natür-
liche Person, Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse, die dem Veräußerer die
Stückzinsen auszahlt oder gutschreibt.

(3) Der Steuerabzug ist vorzunehmen
1. nach $ 43 Abs. 1 Nr. 6 Satz 1 Buchstabe a, wenn

a) eine Teilschuldverschreibung oder ein Anteil an
einer Sammelschuldbuchforderung bei einem in-
ländischen Kreditinstitut für eine natürliche Per-
son, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ih-
ren gewöhnlichen Aufenthalt hat, verwahrt oder
verwaltet wird oder als Inhaber einer Einzel-
schuldbuchforderung im öffentlichen Schuldbuch
eine natürliche Person, die im Inland weder einen
Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt
hat, eingetragen ist, und wenn die Kapitalerträge
dem Inhaber der Teilschuldverschreibung oder
der Forderung oder einer Stelle im Ausland aus-
gezahlt oder gutgeschrieben werden, oder

b) eine Teilschuldverschreibung oder ein Anteil an
einer Sammelschuldbuchforderung nicht bei
einem inländischen Kreditinstitut verwahrt oder
verwaltet wird und der Gläubiger zwar nachweist,
daß er der Inhaber der Teilschuldverschreibung
oderderForderungist,abernichtnachweist,daß
er einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt im Inland hat, oder
eine Teilschuldverschreibung, ein Anteil an einer
Sammelschuldbuchforderung oder eine Einzel-
schuldbuchforderung als Inhaber zusteht
aa) einer Handelsgesellschaft, die im Inland we-

der ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz hat,
oder

bb) einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
oder einer sonstigen Personenvereinigung,
wenn nicht nachgewiesen wird, daß alle Be-
teiligten der Gesellschaft oder Personenver-
einigung einen Wohnsitz oder ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt im Inland haben;

2. nach 8 43 Abs. 1 Nr. 6 Satz 1 Buchstabe b, wenn der
Gläubiger nicht nachweist, daß er der Inhaber der
TeilschuldverschreibungoderderForderungist oder
daß er im Inland einen Wohnsitz oder seinen gewöhn-
lichen Aufenthalthat und bei einer Teilschuldver-
schreibung, die bei einem inländischen Kreditinstitut
verwahrt wird, am 15. Tag vor der Fälligkeit der
Zinsen der Inhaber der Teilschuldverschreibung ge-
wesen ist;

3. nach 8 43 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2, wenn der Veräußerer
nicht nachweist, daß er im Inland einen Wohnsitz
oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die Vor-
schrift der Nummer 1 Buchstabe c gilt entsprechend.

2

(4) Die Kapitalertragsteuer entsteht in dem Zeitpunkt,
indemdie Kapitalerträge demGläubiger oder einer Stel-
le imAuslandausgezahltodergutgeschriebenwerden.
In diesem Zeitpunkt hat die die Kapitalerträge auszah-
lende Stelle den Steuerabzug vorzunehmen. Die inner-
halb eines Kalendervierteljahrs einbehaltene Steuer ist
jeweils bis zum 10. des dem Kalenderiierteljahr folgen-
den Monats an das Finanzamt abzuführen, das für die
Besteuerung der die Kapitalerträge auszahlenden
StellenachdemEinkommenzuständigist.Wirdgleich-
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zeitig die Kapitalertragsteuer nach 8.44 abgeführt, ist
die KapitalertragsteuerimSinnedes 8 43 Abs. 1 Nr.6
gesondert auszuweisen. 8 44 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 4
gilt entsprechend.
(5) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle haftet

für die Kapitalertragsteuer, die sie einzubehalten und
abzuführen hat. 8 44 Abs. 5 Satz 3 gilt sinngemäß. In den
Fällendes 8 43Abs. 1Nr.6 Satz 1Buchstabebhatder
Gläubiger weder einen Anspruch auf Anrechnung (8 36
Abs. 2 Nr. 2) noch auf Erstattung der Kapitalertragsteu-
er, es sei denn, daß ihmdie Kapitalerträge als Nießbrau-
cheroderPfandgläubiger,derzurEinziehungberechtigt
ist, zustehen und er nachweist, daß er und der Inhaber
der Teilschuldverschreibungoder der Forderung im
Zeitpunkt der Fälligkeit der Kapitalerträge einen Wohn-
sitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben.
Der Gläubiger wird nur in Anspruch genommen, wenn
die die Kapitalerträge auszahlende Stelle die Kapitaler-
träge nicht vorschriftsmäßig gekürzt hat.

845a
Anmeldung und Bescheinigung

der Kapitalertragsteuer

(1) Innerhalb der in $ 44 Abs. 1 und 8 45 Abs. 4 fest-
gesetztenFrist ist nachamtlichvorgeschriebenemVor-
druckdie Anmeldungder einbehaltenenKapitalertrag-
steuer in den Fällen des

1. 843 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und 7 von dem Schuldner der
Kapitalerträge,

2. 8 43 Abs. 1 Nr. 6 von der die Kapitalerträge auszah-
lendenStelle imSinne des $ 45 Abs. 2

dem Finanzamt getrennt einzureichen. Satz 1 gilt ent-
sprechend,wennaufGrunddes &43 Abs. 2 oderdes
&44 aein Steuerabzug nichtoder nicht in vollerHöhe vor-
zunehmenist. Der Grund für die Nichtabführungist
anzugeben. Die Anmeldung ist mit der Versicherung zu
versehen,daßdieAngabenvollständigundrichtigsind.
Die Anmeldung ist im Fall des Satzes 1 Nr. 1 von dem
Schuldner oder einer vertretungsberechtigten Person,
imFalldes Satzes 1Nr.2 voneinerPerson,die beider
auszahlenden Stelle zeichnungsberechtigt ist, zu unter-
schreiben.
(2) In den Fällen des 8 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und 7 ist

der Schuldner vorbehaltlich der Absätze 3 und 4 ver-
pflichtet, dem Gläubiger der Kapitalerträge die folgen-
den Angaben nach amtlich vorgeschriebenem Muster
zu bescheinigen: \
1. den Namen und die Anschrift des Gläubigers;
2. die Art undHöheder Kapitalerträge;
3. den Zahlungstag;
4. denBetragdernach836Abs.2Nr.2 anrechenbaren

Kapitalertragsteuer;
5. das Finanzamt,an das die Steuerabgeführtworden

ist.
Bei Kapitalerträgen im Sinne des 8 43 Abs. 1 Nr. 2 bis
5 und 7 ist außerdem die Zeit anzugeben, für welche die
Kapitalerträge gezahlt worden sind. Die Bescheinigung
braucht nicht unterschrieben zu werden, wenn sie in
einem maschinellen Verfahren ausgedruckt worden ist
und den Aussteller erkennen läßt.
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(3) Werden die Kapitalerträge für Rechnung des
Schuldners durch ein inländisches Kreditinstitut ge-
zahlt, so hat an Stelle des Schuldners das Kreditinstitut
die Bescheinigung zu erteilen. Aus der Bescheinigung
des Kreditinstituts muß auch der Schuldner hervor-
gehen,für den die Kapitalerträgegezahltwerden;die
Angabe des Finanzamts, an das die Kapitalertragsteuer
abgeführt worden ist, kann unterbleiben.

(4) Eine Bescheinigung nach Absatz 2 oder Absatz 3
ist nicht zu erteilen, wenn in Vertretung des Gläubigers
ein Antrag auf Erstattung der Kapitalertragsteuer nach
$44.bAbs. 1bis3 gestelltwordenistodergestelltwird.
(5) In den Fällen des 8 43 Abs. 1 Nr. 6 hat die die

Kapitalerträge auszahlende Stelle im Sinne des $ 45
Abs. 2 dem Gläubiger die Bescheinigung zu erteilen.
Absatz 2 gilt sinngemäß.

nichtentspricht,hatderAusstellerzurückzufordernund
durch eine berichtigte Bescheinigung zu ersetzen. Die
berichtigte Bescheinigung ist als solche zu kennzeich-
nen. Wird die zurückgeforderte Bescheinigung nicht in-
nerhalb eines Monats nach Zusendung der berichtigten
Bescheinigung an den Aussteller zurückgegeben, hat
der Aussteller das nach seinen Unterlagen für den Emp-
fänger zuständige Finanzamt schriftlich zu benachrich-
tigen.

(7) Der Aussteller einer Bescheinigung, die den Ab-
sätzen 2 bis 5 nicht entspricht, haftet für die auf Grund
der Bescheinigung verkürzten Steuern oder zu Unrecht
gewährtenSteuervorteile.Ist die Bescheinigungnach
Absatz 3 durch ein inländisches Kreditinstitut auszu-
stellen, so haftet der Schuldner auch, wenn er zum
Zweck der Bescheinigung unrichtige Angaben macht.
Der Aussteller haftet nicht

1. in den Fällen des Satzes 2,
2. wenn er die ihm nach Absatz 6 obliegendenVer-

pflichtungen erfüllt hat.

845b
Entrichtung der Kapitalertragsteuer
in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 8

IndenFällendes $ 43 Abs. 1Nr.8 entstehtdie Kapi-
talertragsteuerin dem Zeitpunkt,in dem die Körper-
schaftsteuervergütetwird.IndiesemZeitpunkthatdas
Bundesamt für Finanzen den Steuerabzug vom Kapital-
ertrag für Rechnung des Vergütungsberechtigten von
der Körperschaftsteuereinzubehalten,die nach$ 36 e
dieses Gesetzes oder nach & 52 des Körperschaft-
steuergesetzes vergütet wird.

4. Veranlagung von Steuerpflichtigen
mit steuerabzugspflichtigen Einkünften

846
Veranlagung bei Bezug von Einkünften

aus nichtselbständiger Arbeit
(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise aus

Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, von denen ein
Steuerabzug vorgenommen worden ist, so wird eine
Veranlagung stets durchgeführt, wenn das Einkommen

1. bei Personen, bei denen die Einkommensteuer nach
8 32 a Abs.5 zu ermitteln ist, mehr als 48000
Deutsche Mark,

2. bei den nicht unter Nummer 1 fallenden Personen
mehr als 24 000 Deutsche Mark

beträgt.

(2) Bei Einkommenbiszu deninAbsatz 1 genannten
BeträgenwirdeineVeranlagungnurdurchgeführt,
1. wenn die Einkünfte, die nicht der Lohnsteuer zu un-

terwerfen waren, einschließlich der ausländischen
Einkünfte,die nacheinemAbkommenzur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung von der Einkommen-
steuer freigestellt sind, insgesamt mehr als 800
Deutsche Mark betragen;

2. wennderSteuerpflichtigenebeneinandervonmeh-
reren Arbeitgebern Arbeitslohn bezogen hat und
das zu versteuerndeEinkommen
a) bei Steuerpflichtigen,bei denen die tarifliche

Einkommensteuernach$ 32 a Abs. 5 oder6 zu
ermittelnist, 36 000 DeutscheMark,

b) beianderenSteuerpflichtigen18000 Deutsche
Mark

übersteigt;

2a. wennEhegatten,dienachden88 26,26 b zusam-
men zur Einkommensteuer zu veranlagen sind, bei-
de Arbeitslohn bezogen haben, einer von ihnen für
den Veraniagungszeitraum oder für einen Teil des
Veranlagungszeitraumsnach der SteuerklasseV
oder VI besteuertwordenist unddas zu versteu-
ernde Einkommen 36000 Deutsche Mark über-
steigt;

39. wennindenEinkünftenaus nichtselbständigerAr-
beit eines Steuerpflichtigen Versorgungsbezüge im
Sinnedes 8 19Abs. 2 ausmehrals einemfrüheren
Dienstverhältnis enthalten sind und die Summe der
Versorgungsbezügedes SteuerpflichtigenimVer-
anlagungszeitraum12000 Deutsche Mark über-
steigt;

3a. wenn der Steuerpflichtige vor Beginn des Kalen-
derjahrs, in dem er sein Einkommen bezogen hat,
das 64. Lebensjahrvollendethatteundnebenein-
ander von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn, aus-
genommenVersorgungsbezügeimSinnedes $ 19
Abs. 2, von insgesamt mehr als 7500 Deutsche
Mark bezogen hat;

4. wennauf der Lohnsteuerkartedes Steuerpflichti-
geneinFreibetragimSinnedes $ 39 a Abs. 1Nr.6
eingetragen worden ist;

4a. wenn bei Steuerpflichtigen in Fällen, in denen die
Voraussetzungendes $33a Abs.2 Satz3 oder
Satz 6 oderdes $ 33b Abs.5 Satz 2 vorliegen,ein
Ausbildungsfreibetrag,der Pauschbetragfür Kör-
perbehinderteoder der Pauschbetragfür Hinter-
bliebene in einem anderen Verhältnis als je zur
Hälfteaufgeteiltwerdensoll ($ 33a Abs.2 Sätze4
und 5, 833 b Abs. 5 Sätze 3 und 5);

5. wenn der Steuerpflichtigeim Veranlagungszeit-
raum geheiratet hat, sein Ehegatte unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig ist, beide Ehegatten im
VeranlagungszeitraumArbeitslohnbezogenhaben



und für den Steuerpflichtigen oder seinen Ehegat-
ten vor der Eheschließung die Vorschriften des 8 32
Abs. 3 oder des $ 32 a Abs. 6 anzuwenden waren;

6. wenndieEhedesArbeitnehmersimVeranlagungs-
zeitraum durch Tod, Scheidung oder Aufhebung
aufgelöst worden ist und er oder sein Ehegatte der
aufgelösten Ehe im Veranlagungszeitraum wieder
geheiratet hat;

7. wenn der Arbeitnehmer oder sein Ehegatte ge-
trennte Veranlagung nach den 88 26, 26 a
beantragt;

8. wenn die Veranlagung beantragt wird
a) zur Anwendung der Vorschriften der 88 34, 34 c

und 35,
b) zur Berücksichtigung von Verlusten aus einer

anderen Einkunftsart als derjenigen aus nicht-
selbständigerArbeit,fallsdie Einkünfte,vonde-
nen der Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht vor-
genommen worden ist, zusammen einen Ver-
lustbetragergeben,

c) zur Berücksichtigung von
(8 10.d),

d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer auf die
Steuerschuld,

e) zur Anrechnung von Körperschaftsteuer auf die
Steuerschuld.

Verlustabzügen

Der Antrag auf Veranlagung in den Fällen der Nummern
7 und 8 ist bis zum Ablauf des auf den Veranlagungs-
zeitraum folgenden zweiten Kalenderjahrs zu stellen. Im
Fall des $ 10 d Satz 1 ist der Antrag für den vorangegan-
genen Veranlagungszeitraum bis zum Ablauf des die-
sem folgenden dritten Kalenderjahrs zu stellen.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 bis 7 und8
Buchstaben a, c, d unde ist ein Betrag in Höhe der Ein-
künfte,von denen der Steuerabzugvom Arbeitslohn
nicht vorgenommen worden ist, vom Einkommen abzu-
ziehen, wenn diese Einkünfte insgesamt nicht mehr als
800 Deutsche Mark betragen. Der Betrag nach Satz 1
vermindert sich umden Altersentlastungsbetrag, soweit
dieser 40 vom Hundert des Arbeitslohns mit Ausnahme
der Versorgungsbezüge im Sinne des 8 19 Abs. 2 über-
steigt.

(4) KommtnachdenAbsätzen1 und2 eineVeranla-
gung zur Einkommensteuer nicht in Betracht, so gilt die
Einkommensteuer, die auf die Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit entfällt, für den Steuerpflichtigen durch
denLohnsteuerabzugalsabgegolten,soweiternichtfür
zuwenig erhobene Lohnsteuer in Anspruch genommen
werdenkann.Die $8 42 bis 42 b bleibenunberührt.
(5) Durch Rechtsverordnung kann in den Fällen des

Absatzes 2Nr. 1 bis 7, in denen die Einkünfte, von denen
der Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht vorgenommen
wordenist, den Betragvon800 DeutscheMark über-
steigen, die Besteuerung so gemildert werden, daß auf
die volle Besteuerungdieser Einkünfte stufenweise
übergeleitet wird.

(6) Für die Durchführung der Veranlagung in den Fäl-
len der Absätze 1 und 2 ist das Finanzamt örtlich zu-
ständig, in dessen Bezirk der Steuerpflichtige am
Schluß des Veranlagungszeitraums seinen Wohnsitz
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oder in Ermangelung eines Wohnsitzes seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hatte. 8 42 c Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2
Sätze 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

846a
BesondereBehandlungvon Einkünften

aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb
oder Kapitalvermögen im Sinne des $ 43 Abs. 1 Nr. 5

Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder Kapitalvermögen
ist durch den Steuerabzug vom Kapitalertrag abgegol-
ten,soweites sich umKapitalerträgeimSinnedes$ 43
Abs. 1 Nr. 5 handelt und der Steuerpflichtige wegen der
Steuerabzugsbeträgenicht in Anspruch genommen
werden kann. Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist von
der Anwendung des Satzes 1 abzusehen und die Veran-
lagung der Einkünfte im Sinne des 8 43 Abs. 1 Nr. 5 zu-
sammenmitdenübrigenEinkünftenvorzunehmen.Dem
Antrag ist zu entsprechen, auch wenn in Fällen des 8 46
Abs. 2 Nr. 1 die Grenze von 800 Deutsche Mark nicht er-
reichtist.DerAntragist biszumAblaufdesaufdenVer-
anlagungszeitraum folgenden zweiten Kalenderjahrs zu
stellen.$46Abs.3 giltbeieinemArbeitnehmerentspre-
chend.

847
(weggefallen)

Vin.
(weggefallen)

$48
(weggefallen)

VIll. Besteuerung
beschränkt Steuerpflichtiger

849
BeschränktsteuerpflichtigeEinkünfte

(1) Inländische Einkünfte im Sinne der beschränkten
Einkommensteuerpflicht(8 1 Abs. 3) sind
1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen Land-

und Forstwirtschaft (88 13, 14);
2. Einkünfteaus Gewerbebetrieb(88 15, 16),

a) für den im Inland eine Betriebsstätte unterhalten
wird oder ein ständiger Vertreter bestellt ist,

b) die durch den Betrieb eigener oder gecharterter
SeeschiffeoderLuftfahrzeugeaus Beförderun-
gen zwischen inländischen und von inländi-
schen zu ausländischenHäfenerzieltwerden,
einschließlich der Einkünfte aus anderen mit sol-
chen Beförderungen zusammenhängenden,
sich auf das Inland erstreckenden Beförde-
rungsleistungen,oder

c) die aus derVeräußerungeines Anteilsan einer
Kapitalgesellschafterzielt werden (8 17), die
ihreGeschäftsleitungoder ihrenSitz im Inland
hat;

3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit (8 18), die im In-
land ausgeübt oder verwertet wird oder worden ist;



4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (8 19), die
im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder wor-
den ist, und Einkünfte, die aus inländischen öffent-
lichen Kassen einschließlich der Kassen der Deut-
schen Bundesbahn und der Deutschen Bundes-
bank mit Rücksicht auf ein gegenwärtiges oder frü-
heres Dienstverhältnis gewährt werden;

Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des
a) 820 Abs. 1 Nr. 1,2, 4,6 und 7, wenn der Schuld-

ner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im In-
land hat;

b) 8 20 Abs. 1 Nr. 3;
c) $ 20 Abs. 1 Nr.5 und8, wenn

aa) das Kapitalvermögen durch inländischen
Grundbesitz, durch inländische Rechte, die
den Vorschriftendes bürgerlichenRechts
über Grundstücke unterliegen, oder durch
Schiffe,die in ein inländischesSchiffsregi-
ster eingetragen sind, unmittelbar oder mit-
telbar gesichert ist, oder
das Kapitalvermögenin AnleihenundFor-
derungenbesteht, die in ein öffentliches
SchuldbucheingetragenoderüberdieTeil-
schuldverschreibungen ausgegeben sind,
undderSchuldnerWohnsitz,Geschäftslei-
tungoder Sitz im Inlandhat.Das gilt nicht
für Kapitalerträgeaus Anleihen,bei denen
der Steuerabzugvom Kapitalertragnach
8 43 Abs. 1 Nr. 6 letzterSatz nichtvorzu-
nehmenist undfürKapitalerträgeaus fest-
verzinslichenWertpapierenim Sinne des
8&43 Abs. 1 Nr.5 mit Ausnahme von
Wandelanleihen und Gewinnobligationen.

DieVorschriftdes $ 20 Abs. 2 gilt entsprechend;

bb)

EinkünfteausVermietungundVerpachtung(8 21),
wenndas unbeweglicheVermögen,dieSachinbe-
griffe oder Rechte im Inlandbelegenoder in ein
inländischesöffentlichesBuch oderRegisterein-
getragensind oder in einerinländischenBetriebs-
stätteverwertetwerden;
sonstige Einkünfte im Sinne des 8 22 Nr. 1, soweit
sie dem Steuerabzug unterworfen werden;

sonstigeEinkünfteimSinnedes 8 22 Nr.2, soweit
es sich um Spekulationsgeschäftemit inländi-
schen Grundstücken oder mit inländischen Rech-
ten handelt, die den Vorschriften des bürgerlichen
Rechts überGrundstückeunterliegen;

sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Nr. 3, auch
wennsiebeiAnwendungdieserVorschrifteineran-
derenEinkunftsartzuzurechnenwären,soweit es
sich umEinkünfteaus derNutzungbeweglicher
Sachen im Inlandoder aus der Überlassungder
Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von gewerb-
lichen,technischen,wissenschaftlichenundähnli-
chen Erfahrungen, Kenntnissen und Fertigkeiten,
z.B. Plänen,MusternundVerfahren,handelt,dieim
Inlandgenutztwerdenoderwordensind; dies gilt
nicht,soweites sich umsteuerpflichtigeEinkünfte
imSinne derNummern1 bis 8 handelt.

(2) Im Ausland gegebene Besteuerungsmerkmale
bleiben außer Betracht, soweit bei ihrer Berücksichti-
gung inländische Einkünfte im Sinne des Absatzes1
nicht angenommen werden könnten.
(3) Bei Schiffahrt- und Luftfahrtunternehmen sind die

Einkünfte im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe b
mit5vomHundertderfürdieseBeförderungsleistungen
vereinbarten Entgelte anzusetzen. Das gilt auch, wenn
solcheEinkünftedurcheineinländischeBetriebsstätte
oder einen inländischen ständigen Vertreter erzielt wer-
den (Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe a).

(4) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 sind Einkünfte
steuerfrei, die ein beschränkt Steuerpflichtigermit
Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in einem aus-
ländischen Staat durch den Betrieb eigener oder ge-
charterterSchiffeoderLuftfahrzeugeaus einemUnter-
nehmenbezieht,dessen Geschäftsleitungsich in dem
ausländischenStaat befindet.Voraussetzungfür die
Steuerbefreiungist, daß dieser ausländische Staat
Steuerpflichtigen mitWohnsitz oder gewöhnlichem Auf-
enthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes eine ent-
sprechendeSteuerbefreiungfürderartigeEinkünftege-
währtunddaßderBundesministerfürVerkehrdieSteu-
erbefreiungnach Satz 1 für verkehrspolitischunbe-
denklich erklärt hat.

8 50
Sondervorschriften

für beschränkt Steuerpflichtige
(1) BeschränktSteuerpflichtigedürfenBetriebsaus-

gaben($4Abs.4 bis6) oderWerbungskosten(89) nur
insoweit abziehen, als sie mit inländischen Einkünften in
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Die Vorschrift
des $ 10 ist nur hinsichtlichder als Sonderausgaben
abzugsfähigenTeile der Vermögensabgabeanzuwen-
den.DieVorschriftdes8 10distnuranzuwenden,wenn
Verlustein wirtschaftlichemZusammenhangmitinlän-
dischenEinkünftenstehenundsich aus Unterlagener-
geben, die im Inland aufbewahrt werden. Die Vorschrif-
ten des $ 34 sind nur insoweit anzuwenden, als sie sich
aufGewinneausderVeräußerungeinesland-undforst-
wirtschaftlichenBetriebs ($ 14), eines Gewerbebe-
triebs (8 16), einer wesentlichen Beteiligung (8 17) oder
auf Veräußerungsgewinne im Sinne des 8 18 Abs. 3 be-
ziehen.Die übrigenVorschriftender 8$ 10 und34 und
dieVorschriftender88 9a, 10c, 16Abs.4 Satz 3, $ 20
Abs. 4, 85 24a, 32, 32 a Abs.6, 88 33, 33a und33b
sind nicht anzuwenden.

(2) Bei Einkünften, die dem Steuerabzug unterliegen,
undbei EinkünftenimSinnedes $ 20 Abs. 1 Nr.5 und
8 ist für beschränktSteuerpflichtigeein Ausgleichmit
Verlustenaus anderenEinkunftsartennicht zulässig.
EinkünfteimSinnedes Satzes 1dürfenbeieinemVer-
lustabzug($ 10 .d)nichtberücksichtigtwerden.
(3) Die Einkommensteuer bemißt sich bei beschränkt

Steuerpflichtigen, die veranlagt werden, nach $ 32a
Abs.1;dabeiisteinSonderfreibetragvon864Deutsche
Mark vom Einkommen abzuziehen. Die Einkommensteu-
er beträgt mindestens 25 vom Hundert des Einkom-
mens.DieserMindeststeuersatzgiltnichtfürnatürliche
PersonenmitWohnsitzodergewöhnlichemAufenthalt
inderDeutschenDemokratischenRepublikoderBerlin
(Ost).



(4) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 sind bei be-
schränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmern
insoweit,als sie EinkünfteausnichtselbständigerArbeit
im Sinne des 8 49 Abs. 1 Nr. 4 beziehen, die Vorschrif-
ten der$ 9 aNr. 1,8 10 Abs. 1 Nr. 1,1a,4bis7,810c
Abs. 1,8 10 c Abs. 3ohne Möglichkeit, die tatsächlichen
Aufwendungen nachzuweisen, 88 24 a, 32 Abs. 2 und
Abs.3 Nr. 1 sowie Abs. 4 bis 7 anzuwenden. Absatz 3
Satz 2 ist nicht anzuwenden. Verheirateten Arbeitneh-
mern wird ein Freibetrag von 72 Deutsche Mark monat-
lich, Arbeitnehmern, die mindestens ein Kind ($ 32 Abs.
4 bis 7) haben, von 351 Deutsche Mark monatlich ge-
währt;$ 32 Abs. 3 Nr. 1 ist indiesenFällennichtanzu-
wenden.DieJahres- undMonatsbeträgenachdenSät-
zen 1 und 3 ermäßigen sich zeitanteilig, wenn Einkünfte
imSinnedes $ 49 Abs. 1Nr.4 nichtwährendeinesvol-
len Kalenderjahrs oder Kalendermonats zugeflossen
sind.

(5) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem Steu-
erabzug vom Arbeitslohn oder vom Kapitalertrag oder
dem Steuerabzug auf Grund des $ 50 a unterliegen, gilt
bei beschränkt Steuerpflichtigen durch den Steuerab-
zugals abgegolten.8 36Abs. 2 Nr.3 ist nichtanzuwen-
den.DieSätze 1 und2 geltennicht,wenndie Einkünfte
Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind.

(6) 8 34 c Abs. 1 bis 3 ist bei Einkünften aus Land-
und Forstwirtschaft,Gewerbebetrieboder selbständi-
gerArbeit,fürdie imInlandeinBetriebunterhaltenwird,
entsprechendanzuwenden,soweitdarinnichtEinkünfte
aus einem ausländischen Staat enthalten sind, mit de-
nen der beschränktSteuerpflichtigedort in einemder
unbeschränktenSteuerpflicht ähnlichen Umfang zu

Einer Steuer vom Einkommen herangezogen wird.

(7)Das FinanzamtkanndieEinkommensteuerbeibe-
schränktSteuerpflichtigenganzoderzumTeil erlassen
oder in einemPauschbetragfestsetzen,wenn es aus
volkswirtschaftlichenGründen zweckmäßig ist oder
eine gesonderte Berechnung der Einkünfte besonders
schwierigist.

850a
Steuerabzugbei beschränktSteuerpflichtigen

(1) Bei beschränkt steuerpflichtigenMitgliedern
des Aufsichtsrats (Verwaltungsrats)von inländischen
Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaftenauf
Aktien, Berggewerkschaften,Gesellschaften mit be-
schränkterHaftungund sonstigenKapitalgesellschaf-
ten, Genossenschaften und Personenvereinigungen
des privatenunddes öffentlichenRechts,beidenendie
Gesellschafternichtals Unternehmer(Mitunternehmer)

die ihnenvon den genanntenUnternehmungenfür die
Überwachung der Geschäftsführung gewährt werden
(Aufsichtsratsvergütungen),dem Steuerabzug (Auf-
sichtsratsteuer).

(2) Die Aufsichtsratsteuerbeträgt30 vom Hundert
der Aufsichtsratsvergütungen.

(3) DemSteuerabzugunterliegtder volleBetragder
AufsichtsratsvergütungohnejedenAbzug.WerdenRei-
sekosten (Tagegelderund Fahrtauslagen)besonders
gewährt, so gehören sie zu den Aufsichtsratsvergütun-
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gen nur insoweit, als sie die tatsächlichen Auslagen
übersteigen.

(4) Die Einkommensteuerwirdbei beschränktSteu-
erpflichtigen im Wege des Steuerabzugs erhoben

a) bei Einkünften aus der Ausübung oder Verwertung
einer Tätigkeit als Künstler, Berufssportler, Schrift-
steller, Journalist oder Bildberichterstatter ein-
schließlichsolcherTätigkeitenfürdenRundfunkoder
Fernsehfunk (8 49 Abs. 1 Nr. 2 bis 4),

b) beiEinkünften,die ausVergütungenfürdie Nutzung
beweglicherSachen oder für die Überlassungder
Nutzungoderdes RechtsaufNutzungvonRechten,
insbesonderevonUrheberrechtenundgewerblichen
Schutzrechten, von gewerblichen, technischen, wis-
senschaftlichen und ähnlichen Erfahrungen, Kennt-
nissen undFertigkeiten,z. B. Plänen,Mustern und
Verfahren, herrühren (8 49 Abs. 1 Nr. 2, 3, 6 und 9).

Der Steuerabzugbeträgt25 vomHundertder Einnah-
men. Soweit die Tätigkeit im Sinne des Buchstabens a
im Inland ausgeübt wird oder worden ist, beträgt der
Steuerabzug15 vomHundertder Einnahmen.

(5) Die Steuerentstehtin demZeitpunkt,in demdie
Aufsichtsratsvergütungen(Absatz 1) oder die Vergü-
tungen(Absatz4) demGläubigerderAufsichtsratsver-
gütungenoder der Vergütungenzufließen.In diesem
Zeitpunkt hat der Schuldner der Aufsichtsratsvergütun-
gen oder der Vergütungen den Steuerabzug für Rech-
nung des beschränkt steuerpflichtigen Gläubigers
(Steuerschuldner)vorzunehmen.Er hat die innerhalb
eines KalendervierteljahrseinbehalteneSteuerjeweils
bis zum10.des demKalendervierteljahrfolgendenMo-
nats an das für ihn zuständigeFinanzamtabzuführen.
Der beschränktSteuerpflichtigeist beimSteuerabzug
von Aufsichtsratsvergütungenoder von Vergütungen
Steuerschuldner.Der Schuldnerder Aufsichtsratsver-
gütungenoderderVergütungenhaftetaberfürdie Ein-
behaltungundAbführungderSteuer.DerSteuerschuld-
nerwird nur in Anspruchgenommen,
1. wennderSchuldnerderAufsichtsratsvergütungoder

der Vergütungendiese nicht vorschriftsmäßigge-
kürzt hat oder

2. wenn der beschränkt steuerpflichtigeGläubiger
weiß, daß der Schuldner die einbehalteneSteuer
nichtvorschriftsmäßigabgeführthat,und dies dem
Finanzamt nicht unverzüglich mitteilt.

(6) DurchRechtsverordnungkannbestimmtwerden,
daßbeiVergütungenfürdieNutzungoderdasRechtauf
Nutzungvon Urheberrechten(Absatz4 Buchstabeb),
wenndieVergütungennichtunmittelbaran denGläubi-
ger,sondernaneinenBeauftragtengeleistetwerden,an
Stelle des Schuldnersder Vergütungder Beauftragte
die Steuer einzubehalten und abzuführen hat und für die
EinbehaltungundAbführunghaftet.
(7) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer von

beschränktsteuerpflichtigenEinkünften,soweit diese
nicht bereits dem Steuerabzugunterliegen,im Wege
des Steuerabzugserheben,wenndies zur Sicherstel-
lungdes Steueranspruchszweckmäßigist.Das Finanz-
amtbestimmthierbeidie Höhedes Steuerabzugs.
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IX. Sonstige Vorschriften,
Ermächtigungs- und Schlußvorschriften

850b
Prüfungsrecht

DieFinanzbehördensindberechtigt,Verhältnisse,die
für die Anrechnung oder Vergütung von Körperschaft-
steuer oder für die Anrechnung oder Erstattung von
Kapitalertragsteuer von Bedeutung sind oder der Auf-
klärungbedürfen,bei den amVerfahrenBeteiligtenzu
prüfen. Die 88 193 bis 203 der Abgabenordnung gelten
sinngemäß.

850c
Wertminderungvon Anteilendurch

Gewinnausschüttungen
(1) Hat ein zur Anrechnung von Körperschaftsteuer

berechtigter Steuerpflichtiger einen Anteil an einer un-
beschränkt steuerpflichtigenKapitalgesellschaftvon
einem nichtanrechnungsberechtigten Anteilseigner er-
worben, sind Gewinnminderungen, die
1. durch den Ansatz des niedrigeren Teilwerts oder
2. durchVerlusteaus derVeräußerungoderEntnahme

des Anteils
im Jahr des Erwerbs oder in einem der folgenden neun
Jahre entstehen,beiderGewinnermittlungnichtzu be-
rücksichtigen, soweit der Ansatz des niedrigeren Teil-
wertsoderder Verlustnurauf Gewinnausschüttungen
zurückgeführt werden kann und die Gewinnminderun-
gen insgesamt den Sperrbetrag im Sinne des Absat-
zes 4 nichtübersteigen.Als ErwerbimSinne des Sat-
zes1 gilt nicht der Erwerb durch Erbanfall oder durch
Vermächtnis.

(2) Setzt die Kapitalgeselischaftnach dem Erwerb
des Anteils ihr Nennkapital herab, ist Absatz 1 sinnge-
mäß anzuwenden, soweit für Leistungen an den Steuer-
pflichtigen verwendbares Eigenkapital im Sinne des
829 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzesals ver-
wendet gilt.

(3)Wirddie KapitalgesellschaftimJahr des Erwerbs
oder in einem der folgenden neun Jahre aufgelöst und
abgewickelt,erhöhtsichderhierdurchentstehendeGe-
winn des Steuerpflichtigen um den Sperrbetrag. Das
gleichegilt,wenndie AbwicklungderGesellschaftun-
terbleibt, weil über ihr Vermögen das Konkursverfahren
eröffnetwordenist.

(4) Sperrbetragist derUnterschiedsbetragzwischen
den Anschaffungskosten und dem Nennbetrag des An-
teils. Hat der Erwerber keine Anschaffungskosten, tritt
anderenStellederfürdiesteuerlicheGewinnermittlung
maßgebendeWert.DerSperrbetragverringertsich,so-
weit eine Gewinnminderung nach Absatz 1 nicht aner-
kannt worden ist. In den Fällen der Kapitalherabsetzung
sowiederAuflösungderKapitalgesellschafterhöhtsich
der Sperrbetrag um den Teil des Nennkapitals, der auf
den erworbenen Anteil entfällt und im Zeitpunkt des Er-
werbs nach 8 29 Abs. 3 des Körperschaftsteuergeset-
zes zumverwendbarenEigenkapitalder Kapitalgesell-
schaft gehört.

(5) Wird ein Anteil an einer unbeschränkt steuer-
pflichtigen Kapitalgesellschaft zu Bruchteilen oder zur
gesamten Hand erworben, gelten die Absätze 1 bis 4
sinngemäß, soweit die Gewinnminderungen anteilig
auf anrechnungsberechtigteSteuerpflichtigeentfallen.
Satz 1giltsinngemäßfüranrechnungsberechtigtestille
Gesellschafter,die Mitunternehmersind.
(6) Wird ein nichtanrechnungsberechtigter Anteils-

eigner mit einem Anteil an einer Kapitalgesellschaft an-
rechnungsberechtigt, sind die Absätze 1 bis 5 insoweit
sinngemäßanzuwenden.GehörtderAnteilzueinemBe-
triebsvermögen, tritt an die Stelle der Anschaffungsko-
stenderWert,mitdemderAnteilnachdenVorschriften
über die steuerliche Gewinnermittlung in einer Bilanz zu
dem Zeitpunktanzusetzenwäre, in dem die Anrech-
nungsberechtigung eintritt.

(7) Bei Rechtsnachfolgerndes anrechnungsberech-
tigten Steuerpflichtigen, die den Anteil innerhalb des in
Absatz1bezeichnetenZeitraumserworbenhaben,sind
währendderRestdauerdiesesZeitraumsdieAbsätze1
bis6 sinngemäßanzuwenden.Dasgleichegiltbeijeder
weiteren Rechtsnachfolge.

(8) Die Absätze 1 bis 6 sind nicht anzuwenden, wenn
die Anschaffungskosten der im Veranlagungszeitraum
erworbenenAnteilehöchstens100000DeutscheMark
betragen. Hat der Erwerber die Anteile über ein Kredit-
institut erworben, das den Kaufauftrag über die Börse
ausgeführt hat, sind die Absätze 1 bis 7 nicht anzuwen-
den.

851
Ermächtigung

(1)DieBundesregierungwirdermächtigt,mitZustim-
mung des Bundesrates

1. zur Durchführung dieses Gesetzes Rechtsverord-
nungen zu erlassen, soweit dies zur Wahrung der
Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung, zur Beseiti-
gungvonUhbilligkeitenin Härtefällenoderzur Ver-
einfachungdesBesteuerungsverfahrenserforderlich
ist, und zwar:
a) überdie Abgrenzungder Steuerpflicht,
b) überdieErmittlungderEinkünfteunddieFeststel-

lung des Einkommens einschließlich der abzugs-
fähigen Beträge,

c) überdie Veranlagung,die Anwendungder Tarif-
vorschriften und die Regelung der Steuerentrich-
tung einschließlich der Steuerabzüge,

d) über die Besteuerungder beschränkt Steuer-
pflichtigen einschließlich eines Steuerabzugs;

2. VorschriftendurchRechtsverordnungzu erlassen
a) über die sich aus der Aufhebung oder Änderung

von Vorschriften dieses Gesetzes ergebenden
Rechtsfolgen, soweit dies zur Wahrung der
Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung oder zur Be-
seitigung von Unbilligkeiten in Härtefällen erfor-
derlich ist;

b) nach denen für jeweils zu bestimmende Wirt-
schaftsgüter des Umlaufvermögenseine den
steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage für
PreissteigerungeninHöheeinesVomhundertsat-
zes des sich nach 8 6Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 ergeben-
den Werts dieser Wirtschaftsgüter zugelassen



werden kann, wenn ihre Börsen- oder Marktpreise
(Wiederbeschaffungspreise) am Bilanzstichtag
gegenüber den Börsen- oder Marktpreisen (Wie-
derbeschaffungspreisen) am vorangegangenen
Bilanzstichtag wesentlich gestiegen sind. Der
Vomhundertsatz ist nach dem Umfang dieser
Preissteigerung zu bestimmen; dabei ist ein ange-
messenerTeilderPreissteigerungunberücksich-
tigt zu lassen. Die Rücklage für Preissteigerungen
ist spätestens bis zum Ende des auf die Bildung
folgenden sechsten Wirtschaftsjahrs gewinn-
erhöhendaufzulösen.BeiwesentlichenPreissen-
kungen, die auf die Preissteigerungen im Sinne
des Satzes 1 folgen, kann die volle oder teilweise
Auflösung der Rücklage zu einem früheren Zeit-
punkt bestimmt werden;
über eine Beschränkung des Abzugs von Ausga-
ben zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke im
Sinnedes &10baufZuwendungenanbestimmte
Körperschaften, Personenvereinigungen oder
Vermögensmassen sowie über eine Anerkennung
gemeinnütziger Zwecke als besonders förde-
rungswürdig;

d) - f) (weggefallen);
9) über die Festsetzung abweichender Vorauszah-

lungstermine;
h) (weggefallen);
i) überdieAbschreibungsfreiheitzurFörderungdes
Baues von Landarbeiterwohnungen und über eine
Steuerermäßigung beim Bau von Heuerlings- und
Werkwohnungenfür ländlicheArbeiter; \
über eine Abschreibungsfreiheitoder Steuerer-
mäßigungen für bestimmte Wirtschaftsgebäude,
für Um- und Ausbauten an Wirtschaftsgebäuden,
für Hofbefestigungen und Wirtschaftswege, für
bestimmte bewegliche Güter des Anlagevermö-
gens einschließlich Betriebsvorrichtungen bei
buchführenden und nichtbuchführenden Land-
undForstwirten.Dabeiist für diese Wirtschafts-
gebäude sowie für Um- und Ausbauten von einer
höchstens 30jährigenNutzungsdauerauszuge-
hen. Die Abschreibungsfreiheit oder Steuerermä-
Bigungkannauch bei Zuschüssenzur Finanzie-
rung der Anschaffung oder Herstellung von Wirt-
schaftsgüternimSinnedes Satzes 1zugelassen
werden, wenn mit den Zuschüssen ein Recht auf
Mitbenutzung dieser Wirtschaftsgüter erworben
wird. Die Abschreibungsfreiheit oder Steuerermä-
BigungaufGrunddervorstehendenFassungdie-
ser ErmächtigungkannerstmalsfürWirtschafts-
jahre zugelassen werden, die im Veranlagungs-
zeitraum 1964 beginnen;

I) (weggefallen);
m) nach denen jeweils zu bestimmende Wirtschafts-

güterdes UmlaufvermögensausländischerHer-
kunft, welche die nachstehend bezeichneten Vor-
aussetzungenerfüllenundnachdemErwerbwe-
der bearbeitet noch verarbeitet worden sind, statt
mit dem sich nach 8 6 Abs. 1 Nr. 2 ergebenden
Wert mit dem folgenden Wert angesetzt werden
können:
aa) Wirtschaftsgüter,derenPreis aufdemWelt-

markt wesentlichen Schwankungen unter-
liegt, mit einem Wert, der bis zu 20 vom Hun-

c =

=k

n=

dertunterdenAnschaffungskostenoderdem
niedrigeren Börsen- oder Marktpreis (Wie-
derbeschaffungspreis) des Bilanzstichtags
liegt,

bb==Wirtschaftsgüter,die wegen ihrerbesonde-
ren volkswirtschaftlichenBedeutung zur
Deckung des Bedarfs der deutschen Wirt-
schaft erforderlich sind (Waren des volks-
wirtschaftlich vordringlichenBedarfs), mit
einem Wert, der bei einem Mehrbestand an
diesenWarenbis zu30vomHundertundbei
demübrigenBestandbis zu 20 vomHundert
unter den Anschaffungskosten oder dem
niedrigerenBörsen- oder Marktpreis (Wie-
derbeschaffungspreis) des Bilanzsiichtags
liegt;stattdes AbschlagsaufeinenMehrbe-
stand kann bei den einzelnen Waren des
volkswirtschaftlich vordringlichen Bedarfs
ein Abschlag bis zu 30 vom Hundert von den
Anschaffungskosten oder dem niedrigeren
Börsen- oder Marktpreis (Wiederbeschaf-
fungspreis) des Bilanzstichtags zugelassen
werden,soweitdieseWarenimGeltungsbe-
reich dieses Gesetzes neben den handels-
üblichen Vorräten eingelagert werden und
nur unter besonders zu bestimmenden Be-
dingungen dem Lager (Sonderlager) entnom-
men werden können.
Ein Mehrbestand ist anzunehmen, soweit der
mengenmäßige Bestand der Waren am
Schluß des Wirtschaftsjahrs im einzelnen
und insgesamt den Bestand an einem noch
zu bestimmendenZeitpunkt,der nach dem
31. Dezember 1954 liegt, übersteigt. Hierbei
sind nur Waren zu berücksichtigen, die sich
im Geltungsbereich dieses Gesetzes befin-
den.

DerWertansatznach Doppelbuchstabebb kann
nur in Wirtschaftsjahrenzugelassenwerden,die
vor dem 1. Januar 1974 enden. Erfüllen Wirt-
schaftsgüter die Voraussetzungenzu Doppel-
buchstabe aa und zu Doppelbuchstabebb, so
kannderWertansatznachWahldesSteuerpflich-
tigen entweder nach Doppelbuchstabe aa oder
nach Doppelbuchstabe bb zugelassen werden.
Für Wirtschaftsgüter, für die das Land Berlin ver-
traglich das mit der Einlagerung verbundene
Preisrisiko übernommen hat, ist ein Wertansatz
nach Doppelbuchstabe aa oder nach Doppel-
buchstabebb nichtzulässig;
überSonderabschreibungen
aa) im Tiefbaubetrieb des Steinkohlen-, Pech-

kohlen-,Braunkohlen-undErzbergbauesbei
WirtschaftsgüterndesAnlagevermögensun-
ter Tage und bei bestimmten mit dem Gru-
benbetriebunterTage in unmittelbaremZu-
sammenhang stehenden, der Förderung,
Seilfahrt, Wasserhaltung und Wetterführung
sowie der Aufbereitung des Minerals dienen-
den Wirtschaftsgüterndes Anlagevermö-
gens überTage,soweitdieWirtschaftsgüter

für die Errichtung von neuen Förder-
schachtanlagen, auch in Form von An-
schlußschachtanlagen,
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für die Errichtung neuer Schächte sowie
die Erweiterung des Grubengebäudes
und den durch Wasserzuflüsse aus still-
liegenden Anlagen bedingten Ausbau der
Wasserhaltung bestehender Schachtan-
lagen,
für Rationalisierungsmaßnahmen in der
Hauptschacht-, Blindschacht-, Strek-
ken- und Abbauförderung, im Strecken-
vortrieb, in der Gewinnung, Versatzwirt-
schaft, Seilfahrt, Wetterführung und
Wasserhaltung sowie in der Aufberei-
tung,
für die Zusammenfassung von mehreren
Förderschachtanlagen zu einer einheitli-
chen Förderschachtanlage
und
für den Wiederaufschluß_ stilliegender
Grubenfelder und Feldesteile,

bb) im Tagebaubetrieb des Braunkohlen- und
Erzbergbaues
bei bestimmten Wirtschaftsgütern des be-
weglichen Anlagevermögens (Grubenauf-
schluß, Entwässerungsanlagen, Großgeräte
sowie Einrichtungen des Grubenrettungswe-
sens und der Ersten Hilfe und im Erzbergbau
auch Aufbereitungsanlagen), die

für die Erschließung neuer Tagebaue,
auch in Form von Anschlußtagebauen, für
Rationalisierungsmaßnahmen bei laufen-
den Tagebauen,
beimÜbergangzumTieftagebaufürdie
Freilegung und Gewinnung der Lager-
stätte
und
für die Wiederinbetriebnahmestillgeleg-
ter Tagebaue

von Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach $ 5
ermitteln, angeschafft oder hergestellt werden.
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Son-
derabschreibungen ist, daß die Förderungswür-
digkeit der bezeichneten Vorhaben von der ober-
sten Landesbehörde für Wirtschaft im Einverneh-
menmit demBundesministerfür Wirtschaftbe-
scheinigtwordenist.Die Sonderabschreibungen
können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder
HerstellungundindenvierfolgendenWirtschafts-
jahren neben den Absetzungen für Abnutzung
nach 8 7 in Anspruch genommen werden, und
zwar

bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anla-
gevermögens

bis zu insgesamt50 vomHundert,
bei unbeweglichenWirtschaftsgüterndes An-
lagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Sie
können bereits für Anzahlungenauf Anschaf-
fungskosten und fürTeilherstellungskosten zuge-
lassen werden.
Bei den begünstigtenVorhabenim Tagebaube-
trieb des Braunkohlen- und Erzbergbaues kann

außerdem zugelassen werden, daß die aufgewen-
deten Kosten für den Vorabraum bis zu 50 vom
Hundert als sofort abzugsfähige Betriebsaus-
gaben behandelt werden; \

q=

zung oder Substanzverringerung bei nicht zu
einem Betriebsvermögen gehörenden Wirt-
schaftsgütern, die vor dem 21. Juni 1948 ange-
schafft oder hergestellt oder.die unentgeltlich er-
worben sind. Hierbei kann bestimmt werden, daß
die Absetzungenfür Abnutzungoder Substanz-
verringerung nicht nach den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, sondern nach Hilfswerten
(am 21. Juni 1948 maßgebender Einheitswert,
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des
Rechtsvorgängersabzüglichder von ihmvorge-
nommenenAbsetzungen,fiktive Anschaffungs-
kosten an einem noch zu bestimmenden Stich-
tag) zu bemessen sind. Zur Vermeidung von Här-
ten kann zugelassenwerden,daß an Stelle der
Absetzungenfür Abnutzung,die nach dem am
21. Juni 1948maßgebendenEinheitswertzu be-
messen sind, der Betrag abgezogen wird, der für
das Wirtschaftsgut in dem Veranlagungszeitraum
1947 als Absetzung für Abnutzung geltend ge-
machtwerdenkonnte.Fürdas LandBerlintrittin
denSätzen1bis3andieStelledes21.Juni1948
jeweils der 1.April 1949;
über erhöhte Absetzungen bei Herstellungs-
kostenanGebäuden .
aa) für den EinbauvonAnlagenundEinrichtun-

gen imSinne des $ 40 Abs. 1 Buchstabena
bisd sowie f undg des ZweitenWohnungs-
baugesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 30.Juli 1980 (BGBl. $. 1085),
von Fahrstuhlanlagen bei Gebäuden mit
mehralsvierGeschossenundvonHeizungs-
undWarmwasseranlagensowiefürdenUm-
bauvonFensternundTürenundfürdenAn-
schlußan dieKanalisationoderdieWasser-
versorgung, \
für Maßnahmen, die ausschließlich zum
Zwecke des Wärme- oder Lärmschutzes vor-
genommenwerden,undfürdenAnschlußan
die Fernwärmeversorgung,die überwiegend
aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung, zur
Verbrennung von Müll oder zur Verwertung
von Abwärme gespeist wird,
für den Einbau von Wärmepumpenanlagen,
Solaranlagenund Anlagen zur Rückgewin-
nung von Wärme einschließlichder Anbin-
dung an das Heizsystem.

Voraussetzung für die Gewährung der erhöhten
Absetzungenist, daß die Gebäudein den Fällen
vonDoppelbuchstabeaavordem1.Januar 1961,
in den Fällen von Doppelbuchstabebb vor dem
1.Januar 1978 fertiggestelltworden sind. Die
Voraussetzung,daßdie Gebäudevor dem1.Ja-
nuar 1961 fertiggestelltwordensind,entfälltbei
Aufwendungen für den Anschluß an die Kanalisa-
tion oder die Wasserversorgung,wenn der An-
schluß nicht schon imZusammenhang mitder Er-
richtungdesGebäudesmöglichwar.Dieerhöhten
Absetzungen dürfen jährlich 10 vom Hundert der

bb)

cc)



Ss=

Aufwendungen nicht übersteigen. Die erhöhten
Absetzungen dürfen nicht gewährt werden, wenn
für dieselbe Maßnahme eine Investitionszulage in
Anspruch genommen wird. Sind die Aufwendun-
gen für die erstmalige Durchführung der Maßnah-
meErhaltungsaufwandundentstehensiebeiEin-
familienhäusernoder Eigentumswohnungen,de-
ren Nutzungswert nach 8 21 a ermittelt wird und
bei denen die Voraussetzungen der Sätze 2 und 3
vorliegen, so kann der Abzug dieser Aufwendun-
gen mit gleichmäßiger Verteilung auf das Kalen-
derjahr, in dem die Arbeiten abgeschlossen wor-
den sind, unddie neunfolgendenKalenderjahre
zugelassenwerden;
nach denen Steuerpflichtige größere Aufwendun-
gen
aa) fürdieErhaltungvonnichtzueinemBetriebs-

vermögengehörendenGebäuden,die über-
wiegend Wohnzwecken dienen,

bb) zur Erhaltung eines Gebäudes in einem förm-
lich festgelegten Sanierungsgebiet oder
städtebaulichen Entwicklungsbereich, die für
Maßnahmenim Sinne des 839 e des Bun-
desbaugesetzesunddes 843 Abs.3 Satz2
des Städtebauförderungsgesetzesaufge-
wendet worden sind,

cc) zurErhaltungvonGebäuden,dienachdenje-
weiligen landesrechtlichen Vorschriften Bau-
denkmälersind, soweit die Aufwendungen
nachArt undUmfangzur Erhaltungdes Ge-
bäudes als Baudenkmal und zu seiner sinn-
vollenNutzungerforderlichsind,

aufzweibis fünfJahre gleichmäßigverteilenkön-
nen. In den Fällen von Doppelbuchstabe cc sind
die Denkmaleigenschaft des Gebäudes und die
Voraussetzung, daß die Aufwendungen nach Art
undUmfangzurErhaltungdesGebäudesals Bau-
denkmal und zu seiner sinnvollen Nutzung erfor-
derlich sind, durch eine Bescheinigung der nach
LandesrechtzuständigenodervonderLandesre-
gierungbestimmtenStelle nachzuweisen;
nachdenenbeiAnschaffungoderHerstellungvon
abnutzbaren beweglichen und bei Herstellung von
abnutzbaren unbeweglichen Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens auf Antrag ein Abzug von
der Einkommensteuer für den Veranlagungszeit-
raum der Anschaffung oder Herstellung bis zur
Höhe von 7,5 vom Hundertder Anschaffungs-
oder Herstellungskosten dieserWirtschaftsgüter
vorgenommen werden kann, wenn eine Störung
des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ein-
getreten ist oder sich abzeichnet, die eine nach-
haltige Verringerung der Umsätze oder der Be-
schäftigung zur Folge hatte oder erwarten läßt,
insbesonderebei einemerheblichenRückgang
derNachfragenachInvestitionsgüternoderBau-
leistungen. Bei der Bemessung des von der Ein-
kommensteuerabzugsfähigenBetragsdürfennur
berücksichtigtwerden
aa) die Anschaffungs- oder Herstellungskosten

von beweglichen Wirtschaftsgütern, die in-
nerhalbeines jeweils festzusetzendenZeit-
raums, der ein Jahr nicht übersteigen darf
(Begünstigungszeitraum), angeschafft oder
hergestelltwerden,
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bb) die Anschaffungs- oder Herstellungskosten

von beweglichen Wirtschaftsgütern, die in-
nerhalb des Begünstigungszeitraumsbe-
stellt und angezahlt werden oder mit deren
Herstellung innerhalbdes Begünstigungs-
zeitraumsbegonnenwird,wennsie innerhalb
eines Jahres, bei Schiffen innerhalbzweier
Jahre nach Ablauf des Begünstigungszeit-
raums geliefertoder fertiggestelltwerden.
Soweit beweglicheWirtschaftsgüterimSin-
nedes Satzes 1mitAusnahmevonSchiffen
nach Ablauf eines Jahres, aber vor Ablauf
zweier Jahre nachdemEndedes Begünsti-
gungszeitraumsgeliefertoder fertiggestellt
werden,dürfenbei Bemessungdes Abzugs
von der Einkommensteuer die bis zum Ablauf
eines Jahres nachdemEndedes Begünsti-
gungszeitraums aufgewendeten Anzahlun-
gen und Teilherstellungskosten berücksich-
tigt werden,

cc) die Herstellungskostenvon Gebäuden,bei
denen innerhalb des Begünstigungszeit-
‚raums der Antrag auf Baugenehmigung ge-
stelltwird,wennsie bis zumAblaufvonzwei
Jahren nachdemEndedes Begünstigungs-
zeitraums fertiggestellt werden;

dabeischeidengeringwertigeWirtschaftsgüterim
Sinne des $ 6 Abs. 2 und Wirtschaftsgüter, die in
gebrauchtem Zustand erworben werden, aus. Von
derBegünstigungkönnenaußerdemWirtschafts-
güter ausgeschlossen werden, für die Sonderab-
schreibungen,erhöhteAbsetzungenoder die In-
vestitionszulagenach$ 19des Berlinförderungs-
gesetzes in Anspruchgenommenwerden.Inden
Fällen der Doppelbuchstaben bb und cc können
bei Bemessung des von der Einkommensteuer
abzugsfähigen Betrags bereits die im Begünsti-
gungszeitraum,im Fall des Doppelbuchstabens
bb Satz 2 auchdie bis zumAblaufeines Jahres
nachdemEndedesBegünstigungszeitraumsauf-
gewendeten Anzahlungen und Teilherstellungs-
kostenberücksichtigtwerden;derAbzugvonder
Einkommensteuer kann insoweit schon für den
Veranlagungszeitraum vorgenommen werden, in
dem die Anzahlungen oder Teilherstellungsko-
sten aufgewendet worden sind. Übersteigt der
von der Einkommensteuer abzugsfähige Betrag
die für den Veranlagungszeitraum der Anschaf-
fung oder Herstellung geschuldete Einkommen-
steuer, so kann der übersteigende Betrag von der
Einkommensteuerfür den darauffolgendenVer-
anlagungszeitraum abgezogen werden. Entspre-
chendesgilt,wennindenFällenderDoppelbuch-
staben bb und cc der Abzug von der Einkommen-
steuer bereits für Anzahlungen oder Teilherstel-
Iungskosten geltend gemacht wird. Der Abzug von
der Einkommensteuer darf jedoch die für den Ver-
anlagungszeitraumder Anschaffung oder Her-
stellung und den folgendenVeranlagungszeit-
raum insgesamt zu entrichtende Einkommensteu-
er nicht übersteigen. In den Fällen des Doppel-
buchstabens bb Satz 2 gilt dies mit der Maßgabe,
daßandie StelledesVeranlagungszeitraumsder
Anschaffung oder Herstellung der Veranlagungs-
zeitraum tritt, in dem zuletzt Anzahlungen oder
Teilherstellungskosten aufgewendet worden
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sind. Werden begünstigteWirtschaftsgütervon
GesellschaftenimSinnedes8 15Abs.1 Nr.2 und
3 angeschafft oder hergestellt, so ist der abzugs-
fähigeBetragnachdemVerhältnisderGewinnan-
teile einschließlichder Vergütungenaufzuteilen.
Die Anschaffungs-oder Herstellungskostender
Wirtschaftsgüter, die bei Bemessung des von der
Einkommensteuer abzugsfähigen Betrags be-
rücksichtigt worden sind, werden durch den Ab-
zug von der Einkommensteuer nicht gemindert.
Rechtsverordnungen auf Grund dieser Ermächti-
gungbedürfenderZustimmungdesBundestages.
DieZustimmunggiltals erteilt,wennderBundes-
tag nichtbinnenvierWochen nach Eingangder
Vorlage der Bundesregierungdie Zustimmung
verweigert hat;

t) (weggefallen);
u) über Sonderabschreibungenbei abnutzbaren

Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die der
Forschung oder Entwicklung dienen und vor dem
1.Januar 1975vonSteuerpflichtigen,diedenGe-
winn nach $ 4 Abs. 1 oder $ 5 ermitteln, ange-
schafft oder hergestelltwerden.Voraussetzung
fürdie InanspruchnahmederSonderabschreibun-
gen ist, daß die beweglichen Wirtschaftsgüter
ausschließlich und die unbeweglichen Wirt-
schaftsgüter zu mehr als 66?/3 vom Hundert der
ForschungoderEntwicklungdienen.Die Sonder-
abschreibungenkönnenauchfürAusbautenund
Erweiterungen an bestehenden Gebäuden zuge-
lassen werden, wenn die ausgebauten oder neu
hergestellten Gebäudeteile zu mehr als 66?/3 vom
HundertderForschungoderEntwicklungdienen.
Die Wirtschaftsgüter dienen der Forschung oder
Entwicklung, wenn sie verwendet werden
aa) zur Gewinnung von neuen wissenschaftli-

chen oder technischen Erkenntnissen und
Erfahrungen allgemeiner Art (Grundlagenfor-
schung) oder

bb) zur Neuentwicklung von Erzeugnissen oder
Herstellungsverfahren oder

cc) zur Weiterentwicklung von Erzeugnissen
oder Herstellungsverfahren, soweit wesentli-
che Änderungendieser Erzeugnisse oder
Verfahren entwickelt werden.

Die Sonderabschreibungenkönnen im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung und
in den vier folgenden Wirtschaftsjahren neben
den Absetzungen für Abnutzung nach 8 7 in An-
spruch genommen werden, und zwar

bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anla-
gevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Sie
können bereits für Anzahlungen auf Anschaf-
fungskostenundfürTeilherstellungskostenzuge-
lassenwerden.BeiWirtschaftsgütern,fürdievon
den Sonderabschreibungen Gebrauch gemacht
wird, sind die Absetzungen für Abnutzung nach
8 7 in gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen;

v) (weggefallen);

w) über Sonderabschreibungen bei Handelsschiffen,
die in eineminländischenSeeschiffsregisterein-
getragensind und vor dem 1. Januar 1984 von
Steuerpflichtigen,diedenGewinnnach8 5 ermit-
teln,angeschafftoderhergestelltwordensind.Im
Fall der Anschaffungeines Handelsschiffesist
weitereVoraussetzung,daß das Schiff in unge-
brauchtem Zustand vom Hersteller erworben wor-
den ist. Die Sonderabschreibungenkönnen im
WirtschaftsjahrderAnschaffungoderHerstellung
und in den vier folgendenWirtschaftsjahrenne-
bendenAbsetzungenfürAbnutzungnach$ 7 bis
zu insgesamt 40 vom Hundert der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten in Anspruch genommen
werden.Sie könnenbereitsfür Anzahlungenauf
Anschaffungskostenund für Teilherstellungsko-
sten zugelassen werden. Die Sonderabschrei-
bungen sind nur unter der Bedingung zuzulassen,
daß die Handelsschiffe innerhalb eines Zeitraums
vonachtJahren nachihrerAnschaffungoderHer-
stellung nicht veräußert werden; für Anteile an
einem Handelsschiff gilt dies entsprechend. Die
Sätze 1 bis 5 gelten für Schiffe, die der Seefische-
rei dienen,entsprechend.Für Luftfahrzeuge,die
zur gewerbsmäßigenBeförderungvon Personen
oder Sachen im internationalenLuftverkehroder
zur Verwendung zu sonstigen gewerblichen
Zwecken im Ausland bestimmt sind, gelten die
Sätze 1bis5mitderMaßgabeentsprechend,daß
an die Stelle der Eintragung in ein inländisches
SeeschiffsregisterdieEintragungindiedeutsche
Luftfahrzeugrolle,andie Stelledes Höchstsatzes
von40 vomHundertein Höchstsatzvon30 vom
Hundert und bei der Vorschrift des Satzes 5 an die
Stelle des Zeitraumsvon acht Jahren ein Zeit-
raumvon sechs Jahren treten;

x) über erhöhte Absetzungenbei Herstellungsko-
sten für Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmenimSinnedes839 edes Bundesbau-
gesetzes und für Maßnahmen im Sinne des $ 43
Abs.3 Satz 2des Städtebauförderungsgesetzes,
die für Gebäude in einem förmlich festgelegten
Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Entwick-
lungsbereich aufgewendet worden sind. Die er-
höhten Absetzungen dürfen jährlich 10 vom Hun-
dertderAufwendungennichtübersteigen;
über erhöhte Absetzungenfür Herstellungsko-
sten an Gebäuden,die nachden jeweiligenlan-
desrechtlichen Vorschriften Baudenkmäler sind,
soweit die Aufwendungen nach Art und Umfang
zurErhaltungdesGebäudesals Baudenkmalund
zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich sind. Die
Denkmaleigenschaftdes Gebäudesunddie Vor-
aussetzung,daßdieAufwendungennachArt und
Umfangzur Erhaltungdes Gebäudes als Bau-
denkmalundzu seinersinnvollenNutzungerfor-
derlichsind, sind durcheine Bescheinigungder
nach Landesrecht zuständigen oder von der
Landesregierung bestimmten Stelie nachzuwei-
sen. Die erhöhten Absetzungen dürfen jährlich
10 vom Hundert der Aufwendungen nicht über-
steigen;

9. diein 83Nr. 52,8 4 a Abs. 1 Nr. 1,8 7 Abs. 2,8 10
Abs.6, 8 22 Nr.1Buchstabea,$ 26a Abs.3, 8 34c
Abs. 7,8 46 Abs. 5 und$ 50a Abs. 6 vorgesehenen
Rechtsverordnungenzu erlassen.
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(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen, nach de-
nen die Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen
und erhöhten Absetzungen sowie die Bemessung der
Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen
ganz oder teilweise ausgeschlossen werden können,
wenn eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleich-
gewichts eingetreten ist oder sich abzeichnet, die er-
hebliche Preissteigerungen mit sich gebracht hat oder
erwarten läßt, insbesondere, wenn die Inlandsnachfrage
nach Investitionsgütern oder Bauleistungen das Ange-
bot wesentlich übersteigt. Die Inanspruchnahme von
Sonderabschreibungen und erhöhten Absetzungen so-
wie die Bemessung der Absetzung für Abnutzung in fal-
lenden Jahresbeträgen darf nur ausgeschlossen wer-
den
1. für bewegliche Wirtschaftsgüter, die innerhalb eines

jeweils festzusetzenden Zeitraums, der frühestens
mit dem Tage beginnt, an dem die Bundesregierung
ihren Beschluß über die Verordnung bekanntgibt, und
der ein Jahr nicht übersteigen darf, angeschafft oder
hergestellt werden. Für bewegliche Wirtschaftsgüter,
die vor Beginn dieses Zeitraums bestellt und ange-
zahlt worden sind oder mit deren Herstellung vor Be-
ginn dieses Zeitraums angefangen worden ist, darf
jedoch die Inanspruchnahme von Sonderabschrei-
bungen und erhöhten Absetzungen sowie die Be-
messung der Absetzung für Abnutzung in fallenden
Jahresbeträgen nicht ausgeschlossen werden;

2. für bewegliche Wirtschaftsgüter und für Gebäude,
die in dem in Nummer 1 bezeichneten Zeitraum be-
stellt werden oder mit deren Herstellung in diesem
Zeitraum begonnen wird. Als Beginn der Herstellung
gilt bei Gebäuden der Zeitpunkt, in dem der Antrag
auf Baugenehmigung gestellt wird.

Rechtsverordnungen auf Grund dieser Ermächtigung
bedürfen der Zustimmung des Bundestages und des
Bundesrates. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der
Bundesrat nicht binnen drei Wochen, der Bundestag
nicht binnen vier Wochen nach Eingang der Vorlage der
Bundesregierung die Zustimmung verweigert hat.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
Vorschriften zu erlassen, nach denen die Einkommen-
steuer einschließlich des Steuerabzugs vom Arbeits-
lohn, des Steuerabzugs vom Kapitalertrag und des
Steuerabzugs bei beschränkt Steuerpflichtigen
1. um höchstens 10 vom Hundert herabgesetzt werden

kann. Der Zeitraum, für den die Herabsetzung gilt,
darf ein Jahr nicht übersteigen; er soll sich mit dem
Kalenderjahr decken. Voraussetzung ist, daß eine
StörungdesgesamtwirtschaftlichenGleichgewichts
eingetreten ist oder sich abzeichnet, die eine nach-
haltige Verringerung der Umsätze oder der Beschäf-
tigung zur Folge hatte oder erwarten läßt, insbeson-
dere bei einem erheblichen Rückgang der Nachfrage
nach Investitionsgütern und Bauleistungen oder Ver-
brauchsgütern;

2. um höchstens 10 vom Hundert erhöht werden kann.
Der Zeitraum, für den die Erhöhung gilt, darf ein Jahr
nicht übersteigen; er soll sich mit dem Kalenderjahr
decken. Voraussetzung ist, daß eine Störung des ge-
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts eingetreten ist
odersich abzeichnet,dieerheblichePreissteigerun-
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gen mit sich gebracht hat oder erwarten läßt, insbe-
sondere, wenn die Nachfrage nach Investitionsgü-
tern und Bauleistungen oder Verbrauchsgütern das
Angebot wesentlich übersteigt.

Rechtsverordnungen auf Grund dieser Ermächtigung
bedürfen der Zustimmung des Bundestages.
(4) Der Bundesminister der Finanzen wird ermächtigt,

1. im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden
der Länder die Vordrucke für
a) den in $ 4 Abs. 5 Nr. 2 vorgesehenen Nachweis,
b) die in $ 36 bAbs. 2 vorgeseheneBescheinigung,
c) die Erklärungen zur Einkommensbesteuerung so-

wie die in 8$39 a Abs. 2 und 8 42 Abs. 2 vorgese-
henen Anträge,

d) die Lohnsteueranmeldung (8 41a Abs. 1), die
Lohnsteuerbescheinigung (8 41b Abs. 1 Satz 3),
den Lohnzettel ($ 41b Abs. 2),

e) die Anmeldung der Kapitalertragsteuer (8 45
Abs. 1)

und die Muster des Antrags auf Vergütung von Kör-
perschaftsteuer($36 bAbs.3),derLohnsteuerkarte
(8 39) und der in 845 a Abs. 2 und 3 vorgesehenen
Bescheinigungen zu bestimmen;

2. den Wortlaut dieses Gesetzes und der zu diesem Ge-
setz erlassenen Rechtsverordnungen in der jeweils
geltenden Fassung mit neuem Datum, unter neuer
Überschrift und in neuer Paragraphenfolge bekannt-
zumachen und dabei Unstimmigkeiten imWortlaut zu
beseitigen.

851a
Einkommensteuer als Maßstabsteuer

Für Steuern,die nach der veranlagtenEinkommen-
steuer oder nach der Lohnsteuer bemessen werden, gilt
als Maßstabsteuerdie festgesetzteEinkommensteuer
oder die Jahreslohnsteuer nach Abzug von 600 Deut-
sche Mark für das erste Kind, 960 Deutsche Mark für
das zweite Kind und 1 800 Deutsche Markfür jedes wei-
tereKinddes Steuerpflichtigen($32 Abs. 4 bis 7). Bei
Ehegatten, die nach den 88 26, 26a getrennt zur Ein-
kommensteuer veranlagt werden oder bei denen die
Lohnsteuer nach der Steuerklasse IV erhoben wird, wird
der Abzugsbetrag nach Satz 1 bei jedem Ehegatten je
zur Hälfte berücksichtigt.

852
Schlußvorschriften

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist, so-
weit in den folgenden Absätzen nichts anderes be-
stimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum 1981
anzuwenden. Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn gilt
Satz 1 mit der Maßgabe, daß die vorstehende Fassung
erstmals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden ist,
der für einen nach dem 31. Dezember 1980 endenden -
Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf sonstige
Bezüge, die nach dem 31. Dezember 1980 zufließen.

(1a) 82 Abs. 3 ist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 1980 anzuwenden.

(2) 83 Nr. 1 Buchstabe c ist erstmals für den Veran-
lagungszeitraum 1980 anzuwenden.



(2a) $ 3 Nr. 4 ist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 1980 anzuwenden.
(2b) 83 Nr. 26 ist erstmals für den Veranlagungszeit-

raum 1980 anzuwenden.

(2c) 83 Nr. 47 ist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 1979 anzuwenden.
(2 d) $3Nr. 51 ist erstmals für das Kalenderjahr 1980

anzuwenden.

(2e) $ 4 Abs. 1 Sätze 3 und4 ist auch für Veranla-
gungszeiträume vor 1979 anzuwenden, soweit Steuer-
bescheidenoch nicht bestandskräftigsind oder unter
dem Vorbehalt der Nachprüfung stehen.

(3) 8 4 Abs 1 Satz 5 des Einkommensteuergesetzes
1969 (BGBi. | S. 2265) ist bei Grund und Boden, der zu
einem land- und forstwirtschaftliichen Betriebsvermö-
gen gehört, letztmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden,
dievordem1.Juli 1970enden.EntstehtdurchdieVer-
äußerung oder Entnahme von Grund und Boden, der zum
Anlagevermögen eines land- und forstwirtschaftlichen
Betriebs gehört, ein Gewinn, so ist dieser nicht zu be-
rücksichtigen, wenn der Grund und Boden vor dem
1. Juli 1970 veräußert oder entnommen worden ist oder
wenn bei einer Veräußerung nach dem 30. Juni 1970 die
Veräußerung auf einem vor dem 1. Juli 1970 rechtswirk-
sam abgeschlossenen obligatorischen Vertrag oder
gleichstehendenRechtsaktberuht.Die Sätze 1 und 2
gelten entsprechend für Grund und Boden, der zu einem
der selbständigen Arbeit dienenden Vermögen oder der
- bei Gewinnermittlungnach 8 4 - zu einemgewerbli-
chen Betriebsvermögen gehört, mit der Maßgabe, daß
an die Stelle des 30. Juni 1970 der 14. August 1971 und
an die Stelle des 1. Juli 1970 der 15. August 1971 tritt.

4) 84 Abs. 3 Satz 4 ist für Grund und Boden des An-
lagevermögens erstmals anzuwenden, soweit der
GrundundBoden
1. zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebsver-

mögen gehört, für Wirtschaftsjahre, die nach dem
30. Juni 1970 enden,

2. zu einem gewerblichen Betriebsvermögen oder zu
einem der selbständigen Arbeit dienenden Vermögen
gehört, für Wirtschaftsjahre, die nach dem
31. Dezember 1970 enden.

Absatz 3 Sätze 2 und 3 ist sinngemäß anzuwenden. Für
andere nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens ist $ 4 Abs. 3 Satz 4 erstmals anzuwenden
für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 1970
enden; dies gilt nicht, soweit die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten vor dem 1. Januar 1971 alsBe-
triebsausgaben abgesetzt worden sind.

(4a) 8 5 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 ist auch für Veranla-
gungszeiträume vor 1981 anzuwenden, soweit Steuer-
bescheide noch nicht bestandskräftig sind oder unter
dem Vorbehalt der Nachprüfung stehen.

(4b) 86 Abs. 1 Nr.5 Sätze 2 und3 ist erstmalsauf
Einlagen nach dem 31. Dezember 1979 anzuwenden.

(5) 86 a ist erstmals für das erste oder für das zweite
Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem 21. Dezem-
ber 1974 endet. In dem Wirtschaftsjahr, in dem die Vor-
schrift des $ 6a erstmals angewendet wird (Über-
gangsjahr), tritt in $ 6a Abs. 4 Satz 1 bei einer Pen-

sionsverpflichtung, die bereits am Schluß des dem
Übergangsjahr vorangehenden Wirtschaftsjahrs be-
standen hat, an die Stelle des Teilwerts der Pensions-
verpflichtungam Schluß des vorangegangenenWirt-
schaftsjahrsder Höchstbetragder Pensionsrückstel-
lung,derfürdiesenStichtagnach86 ades Einkommen-
steuergesetzes 1971 (BGBi. I S. 1881) ohne Berück-
sichtigung von Rückstellungsfehlbeträgen zulässig ist.
Soweit bei der Bildung einer Pensionsrückstellung nach
anderenGesetzen ein niedrigererRechnungszinsfuß
als 5,5 vom Hundert zugrunde gelegt werden kann, ist
dies letztmalig für das letzte vor dem Übergangsjahr en-
dende Wirtschaftsjahrzulässig. Eine am Schluß des
letztenvor demÜbergangsjahrendendenWirtschafts-
jahrs vorhandenePensionsrückstellungist am Schluß
des Übergangsjahrsaufzulösen,soweit sie für diesen
Stichtagnichtmehrzulässigist.DiesichbeieinemBe-
triebfürdas ÜbergangsjahrinsgesamtergebendeErhö-
hungoder AuflösungderPensionsrückstellungkannauf
das Übergangsjahr und die vier folgenden Wirtschafts-
jahre verteilt werden; dabei ist bis zur vollen Verteilung
jedem dieser Wirtschaftsjahre mindestens ein Fünftel
des Verteilungsbetragszuzurechnen.$ 6 a Abs.4 Satz
2zweiterHalbsatzundSatz3 ist fürdas Übergangsjahr
nichtanzuwenden.$ 6 a Abs. 1 Nr.3 ist bei Pensions-
zusagen,dievordem1.Januar 1975erteiltwordensind,
mitderMaßgabeanzuwenden,daßdieSchriftformspä-
testens am31. Dezember1975nachgeholtsein muß.

(6) 86b Abs. 1 Nr.3 und 86 c Abs. 1 Nr. 1 sind erst-
mals anzuwenden, wenn der Grund und Boden, der zu
einem land- und forstwirtschaftlichenBetriebsvermö-
gen gehört, nach dem 30. Juni 1970 veräußert worden
ist, es sei denn,dieVeräußerungberuhtaufeinemvor
dem1.Juli 1970rechtswirksamabgeschlossenenobli-
gatorischen Vertrag oder gleichstehenden Rechtsakt.
Satz 1 gilt entsprechendfür GrundundBoden,der zu
einem der selbständigen Arbeit dienenden Vermögen
oder der - bei Gewinnermittlung nach $ 4 - zu einem ge-
werblichenBetriebsvermögengehört,mitderMaßgabe,
daß an die Stelle des 30. Juni 1970 der 14. August 1971
und an die Stelle des i. Juli 1970 der 15. August 1971
tritt.

(7) 8 7 Abs. 2 Satz 2 ist erstmals bei beweglichen
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens anzuwenden,
dienachdem31.August1977angeschafftoderherge-
stellt wordensind. Bei beweglichenWirtschaftsgütern
des Anlagevermögens, die vor dem 1. September 1977
angeschafft oder hergestellt worden sind, sind 8 7
Abs. 2 Satz 2 und $ 52 Abs. 8 und 9 des Einkommen-
steuergesetzes 1975 (BGBl. 1974 1$S.2165) weiter an-
zuwenden.
(8) 87 Abs. 5isterstmals bei Gebäuden anzuwenden,

die nach dem 31. Dezember 1978 hergestellt worden
sind. Bei Gebäuden, die vor dem 1. Januar 1979 und
nach dem 31. August 1977 hergestellt worden sind, ist
& 7 Abs.5 des Einkommensteuergesetzes1977
(BGBi.1$.2365),beiGebäuden,dievordem1.Septem-
ber1977hergestelltwordensind,ist 8 7 Abs.5desEin-
kommensteuergesetzes 1975 (BGBl. 1974 I. S. 2165)
weiter anzuwenden.

(9) 87 aisterstmals bei Wirtschaftsgütern anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 1974 angeschafft oder
hergestellt worden sind, sowie bei nachträglichen Her-
stellungsarbeiten, dienach dem 31. Dezember 1974 ab-



geschlossen worden sind. 8 7 a Abs. 6 des Einkommen-
steuergesetzes 1979 (BGBi. | S. 721) ist letztmals für
das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das demWirtschafts-
jahr vorangeht, für das $ 15 a erstmals anzuwenden ist.

(10) 8 7b isterstmals bei Einfamilienhäusern, Zweifa-
milienhäusern oder Eigentumswohnungen anzuwen-
den, die nach dem 31. Dezember 1976 hergestellt oder
durch nach dem 31. Dezember 1976 rechtswirksam ab-
geschlossenen obligatorischen Vertrag oder gleichste-
henden Rechtsakt angeschafft worden sind; dabei ist
8 7b Abs. 5 Sätze 4 und 5 nur anzuwenden, wenn das
Erstobjekt dem Steuerpflichtigen noch nach dem
31. Dezember 1976 zuzurechnen ist. Bei vor dem 1. Ja-
nuar 1977 hergestellten oder durch vor dem 1. Januar
1977 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen
Vertrag oder gleichstehenden Rechtsakt angeschafften
Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern oder Eigen-
tumswohnungen ist 8 7b in der vor dem 1. Januar 1977
geltenden Fassung weiter anzuwenden. Die Sätze 1 und
2 gelten entsprechend bei Ausbauten und Erweiterun-
gen an einem Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder
an einer Eigentumswohnung.

(10a) $ 7d ist erstmalsanzuwenden
1. bei Wirtschaftsgütern, die nach dem 31. Dezember

1980 angeschafft oder hergestellt worden sind,
2. bei nachträglichen Anschaffungskosten, die nach

dem 31. Dezember 1980 entstanden sind, sowie bei
nachträglichenHerstellungsarbeiten,die nach dem
31. Dezember 1980 abgeschlossen worden sind,

3. bei nach dem 31. Dezember 1980 aufgewendeten
Anzahlungen auf Anschaffungskosten sowie bei
nach dem 31. Dezember 1980 entstandenen Teilher-
stellungskosten und

4. beiRechtenaufMitbenutzungvonWirtschaftsgütern
im Sinne des $ 7 d Abs. 7, die nach dem 31. Dezem-
ber 1980 erworben worden sind.

Bei vor dem 1. Januar 1981 angeschafften oder herge-
stellten Wirtschaftsgütern, entstandenen nachträgli-
chen Anschaffungskosten, abgeschlossenen nachträg-
lichenHerstellungsarbeitenoder erworbenenRechten
auf Mitbenutzung von Wirtschaftsgütern ist 8 7 din der
Fassung des Einkommensteuergesetzes 1979 (BGBl. I
S. 721) weiter anzuwenden; dasselbe gilt bei vor dem
1. Januar 1981 aufgewendeten Anzahlungen auf An-
schaffungskosten sowie bei vor dem 1. Januar 1981
entstandenen Teilherstellungskosten.

(11) 8 7f ist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 1976 angeschafft
oder hergestellt worden sind.

(11a) $ 9 Abs. 1 Nr. 5 ist erstmalsfür denVeranla-
gungszeitraum1978anzuwenden.
(12) 8 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 3 ist erstmals auf Beiträge

an Bausparkassen anzuwenden, die auf Grund von nach
dem8. März 1960 abgeschlossenenVerträgengelei-
stet werden.
(12a) 8 10 Abs. 2 Nr.1 ist erstmals für den Veran-

lagungszeitraum1980, $ 10 Abs. 2 Nr. 4 erstmalsfür
den Veranlagungszeitraum 1982 anzuwenden.

(13) 8 10 Abs. 3Nr. 1 Satz 1 und Nr. 2 Satz 1 ist erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 1982 anzuwenden.
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Für den Veranlagungszeitraum 1981 ist $ 10 Abs. 3
Nr. 1 Satz 1 und Nr. 2 Satz 1 des Einkommensteuerge-
setzes 1979 inderFassungderBekanntmachungvom
21. Juni 1979 (BGBl. IS. 721) weiter anzuwenden. 8 10
Abs. 3 Nr. 1 letzterSatz Buchstabeb ist letztmalsfür
den Veranlagungszeitraum 1981 anzuwenden.

(14) 8 10 Abs. 4 ist erstmalsfür denVeranlagungs-
zeitraum1980anzuwenden.
(14 a) $ 10 Abs. 5 Satz 2 des Einkommensteuerge-

setzes 1979 (BGBl. I S. 721) ist fürdenVeranlagungs-
zeitraum 1981 weiter anzuwenden.

(15) 8 10 Abs. 6 Nr. 1 gilt entsprechend bei Versiche-
rungen auf den Erlebens- oder Todesfall gegen Einmal-
beitrag, wenn dieser nach 8 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe
b des Einkommensteuergesetzesin denvordem1.Ja-
nuar 1981 geltenden Fassungen als Sonderausgabe
abgezogen worden ist.

(16) 8 10 Abs. 6 Nr. 2 gilt entsprechend bei Bauspar-
verträgen,wenndieBeiträgenach8 10Abs. 1Nr.3des
Einkommensteuergesetzes in den vor dem 1. Januar
1981geltendenFassungenals Sonderausgabenabge-
zogenwordensind.
(17) Auf Vermögensteuer, die für Kalenderjahre vor

dem 1. Januar 1975 festgesetzt worden ist, ist $ 10
Abs. 1 Nr. 5 des Einkommensteuergesetzesin dervor
dem1. Januar 1975geltendenFassung anzuwenden.

(17a) 8 10b Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 ist erstmals für
den Veranlagungszeitraum 1980 anzuwenden.

(18) 8 10c Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5 Nr. 1 ist erstmals
für den Veranlagungszeitraum 1982 anzuwenden: für
den Veranlagungszeitraum 1981 sind diese Vorschrif-
tenjeweilsmitderMaßgabeanzuwenden,daßan Stelle
derBeträgevon2 340und1170DeutscheMarkdieBe-
träge von 2 100 und 1 050 Deutsche Mark einzusetzen
sind.$ 10 Abs. 4 ist letztmalsfür denVeranlagungs-
zeitraum 1981 anzuwenden.

(19) 8 13 Abs. 3 gilt für die Veranlagungszeiträume
1979 und 1980mitder Maßgabe,daß sich
a) für den Veranlagungszeitraum 1979 der Betrag von

2.000 Deutsche Mark auf 1 200 Deutsche Mark und
der Betrag von 4 000 Deutsche Mark auf 2 400 Deut-
sche Mark,

b) für den Veranlagungszeitraum 1980 der Betrag von
2.000DeutscheMarkauf1600 DeutscheMarkund
der Betrag von 4 000 Deutsche Mark auf 3 200 Deut-
sche Mark

verringern.

(19 a) Für die erstmalige Anwendung des 8 13 Abs. 5
und des $ 18 Abs. 5 gilt Absatz 20 a sinngemäß.

(19b) $ 13a in der Fassung des Gesetzes zur Neu-
regelung der Einkommensbesteuerung der Land- und
Forstwirtschaftvom25.Juni 1980 (BGBl. S. 732) ist
erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach
dem 30. Juni 1980 beginnen.

(20) 8 14a Abs. 2 Satz 3 in derFassungdes Geset-
zes zur Neuregelung der Einkommensbesteuerung der
Land- und Forstwirtschaft vom 25. Juni 1980 (BGBi.|
S. 732) ist erstmals für Veräußerungen anzuwenden,
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die nach dem 31. Dezember 1978 vorgenommen wor-
densind.Imübrigenist 8 14ain dergenanntenFassung
für Veräußerungen und Entnahmen anzuwenden, die in
den in dieser VorschriftbezeichnetenZeiträumenvor-
genommen worden sind.

(20 a) $ 15a ist erstmals auf Verluste anzuwenden,
die indemnachdem31. Dezember1979beginnenden
Wirtschaftsjahrentstehen.Dies giltnicht
1. fürVerluste,die in einemvordem1.Januar 1980er-

öffneten Betrieb entstehen; Sonderabschreibungen
nach $82f der Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnungkönnennur in demUmfangberücksich-
tigt werden, in dem sie nach $ 82 f Abs. 5 und Abs. 7
Satz 1 der Einkommensteuer-Durchführungsverord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom
5. Dezember1977 (BGBl. | S. 2443)zur Entstehung
oder Erhöhung von Verlusten führen durften.Wird mit
der Erweiterungoder Umstellung eines Betriebs
nach dem 31. Dezember 1979 begonnen,so ist
$ 15a auf Verluste anzuwenden, soweit sie mit der
Erweiterung oder Umstellung oder mit dem erweiter-
tenoderumgestelitenTeildesBetriebswirtschaftlich
zusammenhängen und in nach dem 31. Dezember
1979 beginnendenWirtschaftsjahrenentstehen,

2. für Verluste, die im Zusammenhang mit der Errich-
tungunddemBetriebeinerin Berlin(West) belege-
nen Betriebsstätte des Hotel- oder Gaststättenge-
werbes, die überwiegendder Beherbergungdient,
entstehen,

3. für Verluste, die im Zusammenhang mit der Errich-
tungundder VerwaltungvonGebäudenentstehen,
die mit öffentlichen Mitteln im Sinne des 8 6 Abs. 1
oder nach 8 88 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli
1980 (BGBl. IS. 1085), im Saarland mit öffentlichen
MittelnimSinnedes $ 4 Abs. 1odernach $51a des
Wohnungsbaugesetzes für das Saarland in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. Juni 1980
(Amtsblatt des Saarlandes S. 802), gefördert sind,

4. für Verluste, soweit sie
a) durchSonderabschreibungennach8 82 fder Ein-

kommensteuer-Durchführungsverordnung,
b) durch Absetzungenfür Abnutzungin fallenden

Jahresbeträgen nach 8 7 Abs. 2 von den Herstel-
lungskosten oder von den Anschaffungskosten
von in ungebrauchtem Zustand vom Hersteller er-
worbenen Seeschiffen, die in einem inländischen
Seeschiffsregister eingetragen sind,

entstehen;indenFällendesBuchstabensagiltNum-
mer 1 Satz 1 Halbsatz 2 entsprechend.

& 15 a ist erstmals anzuwenden

1. in den Fällen des Satzes 2 Nr. 1 und 2 auf Verluste,
die in nach dem 31. Dezember 1984 beginnenden
Wirtschaftsjahren entstehen; in den Fällen der Num-
mer 1 tritt an die Stelle des 31. Dezember 1984 der
31. Dezember 1989, soweit die Gesellschaft aus
dem Betrieb von in einem inländischen Seeschiffsre-
gister eingetragenen Handelsschiffen Verluste er-
zieltunddiese Verlustegesondertermittelt,undder
31. Dezember 1979, wenn der Betrieb nach dem
10.Oktober1979eröffnetwordenist,

2. in den Fällen des Satzes 2 Nr. 3 und 4 auf Verluste,
die in nach dem 31. Dezember 1989 beginnenden
Wirtschaftsjahren entstehen.

Scheidet ein Kommanditist oder ein anderer Mitunter-
nehmer, dessen Haftung der eines Kommanditisten ver-
gleichbar ist und dessen Kapitalkonto in der Steuerbi-
lanz der Gesellschaftauf Grundvon ausgleichs- oder
abzugsfähigen Verlusten negativ geworden ist, aus der
Gesellschaft aus oder wird in einem solchen Fall die
Gesellschaft aufgelöst, so gilt der Betrag, den der Mit-
unternehmer nicht ausgleichen muß,als Veräußerungs-
gewinnimSinnedes 8 16. InHöheder nachSatz 4 als
GewinnzuzurechnendenBeträgesindbeidenanderen
Mitunternehmern unter Berücksichtigung der für die Zu-
rechnung von Verlusten geltenden Grundsätze Verlust-
anteile anzusetzen. Bei der Anwendung des $ 15a
Abs. 3 sind nur Verluste zu berücksichtigen,auf die
8 15a Abs. 1 anzuwenden ist.

(20 b) 8 19 Abs. 2 Nr. 2 ist erstmals für das Kalender-
jahr 1980 anzuwenden.

(20c) 8 19 Abs. 3 ist erstmals für das Kalenderjahr
1980 anzuwenden.

(21) 8 20 Abs. 1 ist erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 1980 anzuwenden.

(21a) $ 20 Abs. 1 Nr. 6 ist erstmals für nach dem
31. Dezember 1974 zugeflossene Zinsen aus Ver-
sicherungsverträgen anzuwenden, die nach dem
31. Dezember1973abgeschlossenwordensind.

(21b) $ 21Abs. 1 Satz 2 ist erstmalsfürdenVeran-
lagungszeitraum1980anzuwenden.

(22) 8 22 Nr. 4 findet erstmals auf Leistungen Anwen-
dung,die auf Grund des Abgeordnetengesetzesoder
des Europaabgeordnetengesetzesgezahltwerden.Für
dieLeistungenaufGrundderentsprechendenGesetze
der Länder wird der Zeitpunkt der Anwendung durch
Landesgesetz bestimmt. Für den Veranlagungszeitraum
1981 ist $ 22 Nr.4 Buchstabed des Einkommensteu-
ergesetzes1979 (BGBl. | S. 721) weiteranzuwenden.

(22 a) $ 32 Abs. 3 Nr. 2 ist erstmals für den Veranla-
gungszeitraum1982 anzuwenden.Für den Veranla-
gungszeitraum 1981 ist $ 32 Abs. 3 Nr. 2 des Einkom-
mensteuergesetzes1979 inderFassungderBekannt-
machung vom 21. Juni 1979 (BGB. 1S. 721) weiter an-
zuwenden.&50Abs.4 Satz 3 istfürdenVeranlagungs-
zeitraum 1981 mit der Maßgabe anzuwenden, daß an
die Stelledes Betragsvon351DeutscheMarkderBe-
tragvon 250 DeutscheMark tritt.

(22 b) 8 33 Abs. 3 ist erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 1980 anzuwenden.

(23) $ 33 a Abs. 1 und$ 41 Abs. 1 Nr. 5 sowie Abs.
2 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes1953 (BGBl. |
S. 1355) gelten auch weiterhin mit der Maßgabe, daß
1. dieVorschriftenbei einemSteuerpflichtigenjeweils

nur für das Kalenderjahr, in dem bei ihm die Voraus-
setzungenfürdieGewährungeinesFreibetragsein-
getreten sind, und für die beiden folgenden Kalender-
jahre anzuwenden sind und



2. der Freibetrag
a) bei Steuerpflichtigen, bei denen $ 32a Abs. 5

oder 6 anzuwenden ist oder denen der Freibetrag
nach 8 32 Abs. 3 Nr. 1 zusteht,
720 Deutsche Mark,

b) bei Steuerpflichtigen, die Kinder haben,
840 Deutsche Mark zuzüglich je 60 Deutsche
Mark für das dritte und jedes weitere Kind und

c) bei anderen Steuerpflichtigen
540 Deutsche Mark

beträgt.
Für ein Kalenderjahr, für das der Steuerpflichtige eine
Steuerermäßigung nach $ 33 für Aufwendungen zur
Wiederbeschaffung von Hausrat und Kleidung bean-
tragt, wird ein Freibetrag nicht gewährt.

(24) 8 33 a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b und Nr. 2
ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 1980 anzu-
wenden.
(25) 8 33 a Abs. 3 ist erstmals für den Veranlagungs-

zeitraum 1980 anzuwenden.

(25a) 8 34 Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes
1979 (BGBl. 1S. 721) ist für den Veranlagungszeitraum
1981 weiter anzuwenden.

(25b) $ 34 ccist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 1980 anzuwenden.

(25c) $ 34.d ist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 1980 anzuwenden.

(25 d) 8 34 e gilt für den Veranlagungszeitraum 1980
mit der Maßgabe, daß die auf den Gewinn des Veranla-
gungszeitraums nach $ 34 e Abs. 1 Satz 1 entfallende
Einkommensteuersich nach der Hälfte des durch-
schnittlichenSteuersatzesder tariflichenEinkommen-
steuer bemißt und der Höchstbetrag für die Steuerer-
mäßigung 1 000 Deutsche Mark sowie der Vomhundert-
satz für die Verminderung des Höchstbetrags für die
Steuerermäßigung 10 vom Hundert betragen.

(25e) 841 b Abs. 2 ist erstmals für das Kalenderjahr
1980 anzuwenden.

(26)843 Abs.1 Nr.4,843aAbs.1 Nr.1 und$49 Abs.1
Nr. 5 sind erstmals auf nach dem 31. Dezember 1974
zugeflossene Zinsen aus Versicherungsverträgen an-
zuwenden, die nach dem 31. Dezember 1973 abge-
schlossen worden sind.

(27) 8 50 Abs. 6 ist erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 1980 anzuwenden.

(27 a) 8 50c ist erstmals für denVeranlagungszeit-
raum 1980 anzuwenden. Die Anwendung setzt voraus,
daß der anrechnungsberechtigte Steuerpflichtige den
Anteil in einem nach dem 31. Dezember 1976 abgelau-
fenen Wirtschaftsjahr der Kapitalgesellschaft erworben
hat. Hat der Steuerpflichtige den Anteil in einem vor dem
1. Januar 1980 abgelaufenen Wirtschaftsjahr erworben,
ist Satz 1 nur anzuwenden, wenn zusätzlich die Voraus-
setzungen des $ 39 des Körperschaftsteuergesetzes in
der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung erfüllt
sind.
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(28) 8 55 ist erstmals anzuwenden
1. bei der Gewinnermittiungnach $ 4 Abs. 1 für Wirt-

schaftsjahre, die nach dem 30. Juni 1970 enden,
2. beiderGewinnermittlungnach$ 4 Abs.3 aufVeräu-

Berungen oder Entnahmen
a) nachdem30.Juni 1970,wennderGrundundBo-

den zum Anlagevermögen eines land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebsvermögens,

b) nachdem14.August1971,wennderGrundund
BodenzumAnlagevermögeneines gewerblichen
Betriebsvermögens oder eines der selbständigen
Arbeit dienenden Vermögens

gehörte, es sei denn, die Veräußerung beruht auf
einemvor dem jeweiligenStichtag rechtswirksam
abgeschlossenen obligatorischen Vertrag oder
gleichstehendenRechtsakt.

852a
(weggefallen)

853
Schlußvorschriften

(Sondervorschriften zu einkommensteuerrechtlichen
Entlastungen für ein Kind, das bei dem anderen

Elternteilzu berücksichtigenist)
(1) 8 10 Abs. 3 Nr. 1 letzter Satz, $ 10 c Abs. 4, 8 33

Abs. 3, 8 33 bAbs. 5 Satz 2 sindbeiSteuerfestsetzun-
gen für die Kalenderjahre 1975 bis 1978 und $ 33a
Abs.2 Satz 3 sowieSatz 6 inVerbindungmitSatz 3 bei
Steuerfestsetzungenfür die Kalenderjahre1977 und
1978 anzuwenden, soweit sich diese Vorschriften je-
weils zugunsten des Steuerpflichtigen auswirken. Am
3. Dezember 1978 noch nicht bestandskräftige oder un-
ter dem Vorbehalt der Nachprüfung stehende Steuer-
festsetzungen sind auf Antrag entsprechend zu ändern.
Nach dem 8. Juni 1977 bestandskräftiggewordene
Steuerbescheide sind entsprechend Satz 1 zu ändern,
wenn der Steuerpflichtige innerhalb einer Frist von
sechs Monaten nach Verkündungdes Steuerände-
rungsgesetzes 1979 vom 30. November 1978 (BGBl. I
S. 1849) beim Finanzamt schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift die Anwendung der in Satz 1 be-
zeichnetenVorschriftenbeantragt.
(2) 8 33 a Abs. 2 ist bei Steuerfestsetzungenfürdie

Kalenderjahre 1975 und 1976 in der folgenden Fassung
anzuwenden, soweit sich diese Vorschrift zugunsten
des Steuerpflichtigen auswirkt:

Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendungen für
die auswärtige Unterbringung eines in der Berufsausbil-
dung befindlichen Kindes, für das er Anspruch auf Kin-
dergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz oder auf an-
dere Leistungenfür Kinder ($ 8 Abs. 1 Bundeskinder-
geldgesetz) hat, so wird auf Antrag ein Betrag von 1 200
Deutsche Mark im Kalenderjahr vom Gesamtbetrag der
Einkünfte abgezogen. Ehegatten, bei denen die Voraus-
setzungen des $ 26 Abs. 1 Satz 1 vorliegen, erhalten für
dasselbeKinddenBetragvon1200DeutscheMarknur
einmal.Werdendie Aufwendungenin Fällen, in denen
bei dem unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen EI-
ternpaardie Voraussetzungendes $ 26 Abs. 1 Satz1
nicht vorliegen, auch von dem anderen Elternteil getra-
gen, so wird bei jedem Elternteil ein Betrag von 600
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Deutsche Mark im Kalenderjahr abgezogen. Hat nach-
weislich der andere Elternteil allein die Aufwendungen
getragen, so wird bei ihm der Betrag von 1 200 Deut-
sche Mark abgezogen. Die Sätze 3 und 4 sind auf die
Fälle entsprechend anzuwenden, in denen für ein Kind
ein anderer Steuerpflichtiger als ein gegenüber dem
Kind unterhaltspflichtiger Elternteil Anspruch auf Kin-
dergeldnach dem Bundeskindergeldgesetz oder auf an-
dere Leistungen für Kinder ($ 8 Abs. 1 Bundeskinder-
geldgesetz) hat.

Absatz 1 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend.

853a
(weggefallen)

854
Schlußvorschriften

(Sondervorschriften für Wohngebäude,
bei denen der Antrag auf Baugenehmigung

nach dem 9. Oktober 1962
undvor dem 1. Januar 1965 gestelltworden ist)
(1) Bei Eigenheimen, Eigensiedlungen und eigenge-

nutzten Eigentumswohnungen, bei denen der Antrag auf
Baugenehmigung nach dem 9. Oktober 1962 und vor
dem 1. Januar 1965 gestellt worden ist und die zu mehr
als 662/3vomHundertWohnzweckendienen,können
abweichend von 8 7 im Jahr der Fertigstellung und in
dem darauffolgenden Jahr auf Antrag jeweils bis zu 7,5
vom Hundert der Herstellungskosten abgesetzt werden.
Ferner können in den darauffolgenden acht Jahren an
Stelle der nach $ 7 zu bemessenden Absetzung für Ab-
nutzung jeweils bis zu 4 vom Hundert derHerstellungs-
kosten abgesetzt werden. Nach Ablauf dieser acht Jah-
re sind als Absetzung für Abnutzung bis zur vollen Ab-
setzung jährlich 2,5 vom Hundert des Restwerts abzu-
ziehen;$ 7Abs.4 Satz 2 giltentsprechend.DieSätze 1
bis 3 sind auf den Teil der Herstellungskosten, der
120 000 Deutsche Mark übersteigt, nicht anzuwenden.

(2) Bei Kaufeigenheimen, Trägerkleinsiediungen und
Kaufeigentumswohnungensind die Vorschriften des
Absatzes 1 mitder Maßgabeentsprechendanzuwen-
den,daßdieerhöhtenAbsetzungenbiszurHöhevon7,5
vom Hundert der Herstellungskosten vom Bauherrn, im
übrigenvomErsterwerberinAnspruchgenommenwer-
den können. Für den Ersterwerber treten an die Stelle
derHerstellungskostendieAnschaffungskostenundan
die Stelle des Jahres der Fertigstellungdas Jahr des
Ersterwerbs.

(3) Bei Gebäuden und Eigentumswohnungen im Sin-
ne des Absatzes 1 kannderBauherrinnerhalbder er-
sten drei Jahre nicht ausgenutzte erhöhte Absetzungen
bis zum Ende des vierten Jahres nachholen. Dabei kön-
nen nachträgliche Herstellungskosten vom Jahr ihrer
Entstehung an bei der Bemessung der erhöhten Abset-
zungenso berücksichtigtwerden,als wärensie bereits
ımJahr der Fertigstellungentstanden.ImJahr der Fer-
tigstellung und den beiden folgenden Jahren müssen je-
doch mindestens die Absetzungen für Abnutzung nach
$ 7 vorgenommenwerden.Die Sätze 1 bis 3 geltenfür
denErsterwerberimSinnedesAbsatzes2 mitderMaß-
gabeentsprechend,daßdieserauchdievomBauherrn
nicht ausgenutztenerhöhtenAbsetzungennachholen
kann.

(4) Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 sind zum
Gebäude gehörende Garagen ohne Rücksicht auf ihre
tatsächliche Nutzung als Wohnzwecken dienend zu be-
handeln, soweit in ihnen nicht mehr als ein Personen-
kraftwagen für jede in dem Gebäude befindliche Woh-
nung untergestellt werden kann. Räume für die Unter-
stellung weiterer Kraftwagen sind stets als nicht Wohn-
zwecken dienend zu behandeln.

(5) DieVorschriftenderAbsätze1bis4 geltennurfür
Gebäude und Eigentumswohnungen, die im Bundesge-
biet ausschließlich Berlin (West) errichtet worden sind.

855
Schlußvorschriften

(Sondervorschriften für die Gewinnermittiung
nach $ 4 oder nach Durchschnittsätzen bei vor dem

1. Juli 1970 angeschafftem Grund und Boden)

(1) Bei Steuerpflichtigen, deren Gewinn für das Wirt-
schaftsjahr,indasder30.Juni 1970fällt,nichtnach85
zu ermitteln ist, gilt bei Grund und Boden, der mit Ablauf
des30.Juni 1970zu ihremAnlagevermögengehörthat,
als Anschaffungs-oderHerstellungskosten($ 4 Abs.3
Satz 4 und$ 6 Abs. 1 Nr.2 Satz 1) das Zweifachedes
nachdenAbsätzen2 bis 4 zu ermittelndenAusgangs-
betrags.

(2) Bei der Ermittlung des Ausgangsbetrags des zum
land- undforstwirtschaftlichenVermögen($ 33 Abs. 1
Satz 1 Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machungvom10.Dezember1965- BGBl. IS. 1861-,
zuletzt geändert durch das Bewertungsänderungsge-
setz1971vom27.Juli 1971- BGBi.1S. 1157)gehören-
denGrundundBodensist seineZuordnungzudenNut-
zungen und Wirtschaftsgütern ($ 34 Abs. 2 Bewer-
tungsgesetz)am 1. Juli 1970 maßgebend;dabei sind
die Hof- und Gebäudeflächen sowie die Hausgärten im
Sinnedes 8 40Abs.3des Bewertungsgesetzesnichtin
die einzelne Nutzung einzubeziehen. Es sind anzu-
setzen:
1. Bei Flächen, die nach dem Bodenschätzungsgesetz

inderimBundesgesetzblattTeil Iil,Gliederungsnum-
mer610-8,veröffentlichtenbereinigtenFassung,zu-
letztgeändertdurchdieFinanzgerichtsordnungvom
6. Oktober 1965 (BGBi.1S. 1477), zu schätzen sind,
für jedes katastermäßig abgegrenzte Flurstück der
Betragin DeutscherMark,der sich ergibt,wenndie
für das Flurstückam 1. Juli 1970 imamtlichenVer-
zeichnisnach8 2Abs.2derGrundbuchordnung(Lie-
genschaftskataster)ausgewieseneErtragsmeßzahl
vervierfacht wird. Abweichend von Satz 1 sind für
Flächender Nutzungsteile
a) Hopfen, Spargel, Gemüsebau und Obstbau

4,00 DeutscheMarkje Quadratmeter,
b) Blumen- und Zierpflanzenbau sowie Baum-

schulen 5,00 DeutscheMarkje Quadratmeter
anzusetzen, wenn der Steuerpflichtige dem Finanz-
amtgegenüberbiszum30.Juni 1972eineErklärung
überdie Größe,Lage undNutzungder betreffenden
Flächenabgibt,

2. für Flächen der forstwirtschaftlichen Nutzung je
Quadratmeter1,00DeutscheMark,

3. für Flächen der weinbaulichen Nutzung der Betrag,
der sich unterBerücksichtigungder maßgebenden



Lagenvergleichszahl (Vergleichszahl der einzelnen
Weinbaulage,$ 39 Abs. 1 Satz 3 und $ 57 Bewer-
tungsgesetz), die für ausbauende Betriebsweise mit
Faßweinerzeugung anzusetzen ist, aus der nachste-
henden Tabelle ergibt:

Ausgangsbetrag
Lagenvergleichszahl je Quadratmeter

in DM

bis 20 2,50
21 bis 30 3,50
31 bis 40 5,00
41 bis 50 7,00
51 bis 60 8,00
61 bis 70 9,00
71 bis 100 10,00
über 100 12,50

4. für Flächen der sonstigen land- und forstwirtschaft-
lichen Nutzung, auf die Nummer 1 keine Anwendung
findet, je Quadratmeter 1,00 Deutsche Mark,

5. für Hofflächen, Gebäudeflächen und Hausgärten im
Sinne des $ 40 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes je
Quadratmeter 5,00 Deutsche Mark,

6. für Flächen des Geringstlandesje Quadratmeter
0,25 Deutsche Mark,

7. für Flächendes Abbaulandesje Quadratmeter0,50
Deutsche Mark,

8. für Flächen des Unlandes je Quadratmeter0,10
Deutsche Mark.
(3) Lag am 1. Juli 1970 kein Liegenschaftskataster

vor, in dem Ertragsmeßzahlen ausgewiesen sind, so ist
der Ausgangsbetrag in sinngemäßer Anwendung des
Absatzes 2 Nr. 1 Satz 1 auf der Grundlage der durch-
schnittlichen Ertragsmeßzahl der landwirtschaftlichen
Nutzung eines Betriebs zu ermitteln, die die Grundlage
für die Hauptfeststellungdes Einheitswertsauf den
1. Januar 1964 bildet. Absatz 2 Nr. 1 Satz 2 bleibt un-
berührt.
(4) Bei nichtzumland-undforstwirtschaftlichenVer-

mögen gehörenden Grund und Boden ist als Ausgangs-
betrag anzusetzen:
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1. FürunbebauteGrundstückederaufden1. Januar
1964festgestellteEinheitswert.Wirdaufden 1. Ja-
nuar 1964 kein Einheitswertfestgestelltoder hat
sich der Bestand des Grundstücks nach dem 1. Ja-
nuar 1964 und vor dem 1. Juli 1970 verändert, so ist
der Wert maßgebend, der sich ergeben würde, wenn
das Grundstück nach seinem Bestand vom 1. Juli
1970 und nach den Wertverhältnissen vom 1. Januar
1964 zu bewerten wäre;

2. für bebauteGrundstückeder Wert, der sich nach
Nummer 1 ergeben würde, wenn das Grundstück un-
bebautwäre.

(5) Weist der Steuerpflichtige nach, daß der Teilwert
für Grund und Boden im Sinne des Absatzes 1 am 1. Juli
1970 höher ist als das Zweifache des Ausgangs-
betrags, so ist auf Antrag des Steuerpflichtigen der Teil-
wert als Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzu-
setzen. Der Antrag ist bis zum 31. Dezember 1975 bei
demFinanzamtzustellen,dasfürdieErmittlungdesGe-
winns aus dem Betrieb zuständig ist. Der Teilwert ist ge-
sondertfestzustellen.Vor dem1. Januar 1974braucht
dieseFeststellungnurzu erfolgen,wennein berechtig-
tes Interesse des Steuerpflichtigen gegeben ist. Die
Vorschriften der Abgabenordnung und der Finanzge-
richtsordnung über die gesonderte Feststellung von Be-
steuerungsgrundlagen gelten entsprechend.

(6) Verluste, die bei der Veräußerung oder Entnahme
von Grund und Boden im Sinne des Absatzes 1 entste-
hen,dürfenbeiderErmittlungdesGewinnsinHöhedes
Betragsnichtberücksichtigtwerden,umdenderVeräu-
Berungspreis oder der an dessen Stelle tretende Wert
nach Abzug der Veräußerungskosten unter dem Zweifa-
chen des Ausgangsbetragsliegt.Entsprechendesgilt
bei Anwendungdes 8 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2.

(7) Grund und Boden, der nach $ 4 Abs. 1 Satz 5 des
Einkommensteuergesetzes1969nichtanzusetzenwar,
ist wie eineEinlagezu behandeln;er ist dabeimitdem
nachAbsatz 1 oder5 maßgebendenWert anzusetzen.

8 56
(weggefallen)
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Anlage 3
(zu $ 4d Abs. 1)

Tabelle für die Errechnung des Deckungskapitals
für lebenslänglich laufende Leistungen

von Unterstützungskassen

DieJahresbeträgeder laufenden
Leistungen sind zu vervielfachen

Erreichtes Alter bei Leistungen
des Leistungsempfängers

(Jahre) an männliche| an weibliche
Leistungs- Leistungs-

empfänger mit| empfänger mit
1 2 3

bis 26 11 17
27bis 29 12 17
30 13 17
31 bis 35 13 16
36bis 39 14 16
40bis 46 14 15
47 und 48 14 14
49bis 52 13 14
53bis 56 13 13
57 und 58 13 12
59 und 60 12 12
61 bis 63 12 11
64 11 11
65bis 67 11 10
68bis 71 10 9
72bis 74 9 8
75bis 77 8 7
78 8 6
79bis 81 7 6
82 bis 84 6 5
85bis 87 5 4
88 4 4
89 und 90 4 3
91 bis 93 3 3
94 3 2
95 undälter 2 2
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die Fassung der Bekanntmachung des Gesetzes
vom 5.Dezember 1977 (BGBl.I S. 2365),

den am 31.Dezember 1977 in Kraft getretenen
Artikel 1 des Gesetzeszur Erhaltung und Moder-
nisierung kulturhistorisch und städtebaulichwert-
voller Gebäude vom 22. Dezember 1977{BGBl.I
5.3107),

des Gesetzes zur Änderung des Wohnungsmoder-

Bonn,den21. Juni 1979

nisierungsgesetzes vom 27.Juni 1978 (BGBl.I
S.878),

Gesetzeszur Änderung der Antragsfrist für den
Lohnsteuer-Jahresausgleich vom 27. September
1978(BGBl.15. 1597),

kel 1 des Gesetzes zur Änderung des Einkommen-
steuergesetzes,des Gewerbesteuergesetzes,des
Umsatzsteuergesetzes und anderer Gesetze vom
30.November 1978 (BGBl. IS.1849),

desGesetzeszur Änderung des Entwicklungslän-
der-Steuergesetzesund des Einkommensteuerge-
setzes vom 21.Mai 1979 (BGBl.I S. 558).
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839c
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840

840a

840b
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VII. Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger

Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte ..... 8 49
Sondervorschrilten für beschränkt Steuer-
Plichlige 2.022 ooone en. 850
Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichti-
BON een 850a

IX. Sonstige Vorschriften,
Ermächtigungs- und Schlußvorschriften

Prüfungsrecht .....2. 022 850b
Ermächtigung ..... 2.2.00 851
Einkommensteuer als Maßstabsteuer ...... 85la
Schlußvorschriften 2.00 cc 852
(weggefallen) 2... cccc 8 52a

I. Steuerpflicht

81
(1)Natürliche Personen,die im Inland einenWohn-

sitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind
unbeschränkteinkommensteuerpflichtig.Zum Inland
im Sinne dieses Gesetzes gehört auch der der Bundes-
republik DeutschlandzustehendeAnteil amFestland-
sockel, soweit dort Naturschätze des Meeresgrundes
und des Meeresuntergrundeserforscht oder ausge-
beutetwerden.
(2) Unbeschränkt einkommensteuerpflichtigsind

auch deutscheStaatsangehörige,die
1. im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren

gewöhnlichenAufenthalt habenund
2. zu einer inländischen juristischen Person des

öffentlichenRechts in einemDienstverhältnisste-
hen und dafür Arbeitslohn aus einer inländischen
öffentlichenKassebeziehen,

sowie zu ihrem Haushalt gehörende Angehörige, die
die deutscheStaatsangehörigkeitbesitzen.Dies gilt
nur für natürliche Personen, die in dem Staat, in dem
sie ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichenAufent-
halt haben, lediglich in einem der beschränkten Ein-
kommensteuerpflicht ähnlichen Umfang zu einer
Steuervom Einkommenherangezogenwerden.

Schlußvorschriften (Sondervorschriften zu,
einkommensteuerrechtlichen Entlastungen
für ein Kind, das bei dem anderen Elternteil
zu berücksichtigen ist) ...... 22er. 853
Schlußvorschriften (Sondervorschriften für
die Berücksichtigung von zwangsläufig ent-
standenen Kosten für eine Hausgehilfin oder
Haushaltshilfe)
Schlußvorschriften (Sondervorschriften für
Wohngebäude, bei denen der Antrag auf
Baugenehmigung nach dem 9. Oktober 1962
und vor dem 1.Januar 1965gestelltworden
SE) Cooon en eeeesenneeeeneeeeenenn
Schlußvorschriften (Sondervorschriften für
die Gewinnermittlung nach $ 4 oder nach
Durchschnittsätzen bei vor dem 1.Juli 1970
angeschalftem Grund und Boden) .........

853a

854

(weggefallen)

(3) Natürliche Personen, die im Inland weder einen
Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben, sind vorbehaltlich des Absatzes 2 beschränkt
einkommensteuerpflichtig,wenn sie inländische Ein-
künfte im Sinne des $ 49 haben.

II. Einkommen

1.SachlicheVoraussetzungen
für die Besteuerung

82
Umfang der Besteuerung, Begriffsbestimmungen
(1) Der Einkommensteuer unterliegen

1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit,
4. Einkünfte aus nichtselbständigerArbeit,
5. Einkünfte aus Kapitalvermögen,
6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,
7. sonstigeEinkünfte im Sinne des$ 22,
die der Steuerpflichtigewährendseinerunbeschränk-
tenEinkommensteuerpflichtoderals inländischeEin-
künfte während seiner beschränkten Einkommen-



steuerpflichterzielt.Zu welcher Einkunftsart die Ein-
künfte im einzelnenFall gehören,bestimmtsich nach
den 88 13 bis 24.

(2)Einkünfte sind
1. bei Land- und Forstwirtschaft,Gewerbebetriebund

selbständiger Arbeit der Gewinn (8$4 bis 7e),
2. bei den anderen Einkunftsarten der Überschuß der

Einnahmen über die Werbungskosten ($$8 bis 9a).
(3) Die Summe der Einkünfte, vermindert um den

Altersentlastungsbetragund den Ausbildungsplatz-
Abzugsbetrag,ist der Gesamtbetragder Einkünfte.
(4) Der Gesamtbetrag der Einkünfte, vermindert um

die SonderausgabenunddieaußergewöhnlichenBela-
stungen,ist das Einkommen.
(5)Das Einkommen,vermindert umdie Sonderfrei-

beträgeim Sinne des$32Abs. 2 und 3,den allgemei-
nen Tariffreibetrag nach$32Abs. 8 und umdie son-
stigen vom Einkommen abzuziehenden Beträge, ist das
zu versteuernde Einkommen; dieses bildet die Bemes-
sungsgrundlagefür die tarifliche Einkommensteuer.

(6)Die tarifliche Einkommensteuer,vermindert um
die Steuerermäßigungen,ist die festzusetzendeEin-
kommensteuer.
(7)Die Einkommensteuerist eine Jahressteuer.Die

Grundlagen für ihre Festsetzungsind jeweils für ein
Kalenderjahr zu ermitteln. Besteht die unbeschränkte
oder beschränkte Einkommensteuerpflicht nicht
jeweils während einesganzenKalenderjahrs,so tritt
an die Stelle des Kalenderjahrs der Zeitraum der
jeweiligen Einkommensteuerpflicht.

2. Steuerfreie Einnahmen
83

Steuerfrei sind
1. a) Leistungen aus einer Krankenversicherung

und aus der gesetzlichen Unfallversicherung,
b) Sachleistungenund Kinderzuschüsseaus den

gesetzlichen Rentenversicherungen ein-
schließlich der Sachleistungen nach dem
Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte
sowie

c) Geldleistungen nach $ 1240 der Reichsversi-
cherungsordnung, $ 17 des Angestelltenversi-
cherungsgesetzes,$39desReichsknappschafts-
gesetzes und $ 7 des Gesetzes über eine Alters-
hilfe für Landwirte;

2. das Arbeitslosengeld,das Kurzarbeitergeld,das
Schlechtwettergeld,die Arbeitslosenhilfeund das
UnterhaltsgeldsowiedieübrigenLeistungennach
dem Arbeitsförderungsgesetz,soweit sie Arbeit-
nehmernoder Arbeitsuchendenoder zur Förde-
rung der Ausbildung oder Fortbildung der Emp-
fängergewährtwerden;

3. Kapitalabfindungen auf Grund der gesetzlichen
Rentenversicherungder Arbeiter und der Ange-
stellten,aus der Knappschaftsversicherungund
auf Grund der Beamten-({Pensions-)Gesetze;

4. bei Angehörigen der Bundeswehr,des Bundes-
grenzschutzes, der Bereitschaftspolizei der Länder
und der Vollzugspolizei der Länder und Gemein-
denundbeiVollzugsbeamtender Kriminalpolizei
des Bundes, der Länder und Gemeinden
a) der Geldwert der ihnen aus Dienstbeständen

überlassenenDienstkleidung,
b) Einkleidungsbeihilfen und Abnutzungsent-

schädigungenfür die Dienstkleidungder zum
Tragen oder Bereithaltenvon Dienstkleidung
Verpflichteten und für dienstlich notwendige
KleidungsstückederVollzugsbeamtender Kri-
minalpolizei,

c) Verpflegungs-und Beköstigungszuschüsseund
der Geldwert der im Einsatz unentgeltlich
abgegebenen Verpflegung,

d) derGeldwertder freienärztlichenBehandlung,
der freien Krankenhauspflege, des freien
Gebrauchsvon Kur- und Heilmitteln und der
freien ärztlichen Behandlungerkrankter Ehe-
frauen und unterhaltsberechtigterKinder;

5. die Geld- und Sachbezügesowiedie Heilfürsorge,
die Soldaten auf Grund des$ 1 Abs. 1 Satz 1 des
Wehrsoldgesetzes und Zivildienstleistende auf
Grund des $ 35 des Zivildienstgesetzes erhalten;

6. Bezüge,die auf Grund gesetzlicherVorschriften
aus öffentlichen Mitteln versorgungshalber an
Wehrdienstbeschädigte und Zivildienstbeschä-
digte oder ihre Hinterbliebenen, Kriegsbeschä-
digte, Kriegshinterbliebeneund ihnen gleichge-
stellte Personen gezahlt werden, soweit es sich
nicht um Bezüge handelt, die auf Grund der
Dienstzeit gewährt werden;

7. Ausgleichsleistungen nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz, Leistungen nach dem Gesetz über
Hilfsmaßnahmen für Deutscheaus der sowjeti-
schen BesatzungszoneDeutschlands und dem
sowjetischbesetztenSektor von Berlin in der im
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
240-10, veröffentlichten bereinigten Fassung,
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. August
1972(BGBl. IS. 1521),und Leistungennach dem
Reparationsschädengesetz;

8. Geldrenten, Kapitalentschädigungen und Lei-
stungenim Heilverfahren,die aufGrund gesetzli-
cher Vorschriften zur Wiedergutmachungnatio-
nalsozialistischenUnrechts gewährt werden.Die
Steuerpflichtvon BezügenauseinemausWieder-
gutmachungsgründenneubegründetenoderwie-
der begründeten Dienstverhältnis sowie von
BezügenauseinemfrüherenDienstverhältnis,die

“ aus Wiedergutmachungsgründen neu gewährt
oder wieder gewährt werden, bleibt unberührt;

9, Abfindungen wegeneiner vom Arbeitgeber ver-
anlaßtenoder gerichtlich ausgesprochenenAuf-
lösung desDienstverhältnisses,höchstensjedoch
24000 Deutsche Mark. Hat der Arbeitnehmer das
50.Lebensjahrvollendet und hat das Dienstver-
hältnis mindestens 15 Jahre bestanden, so beträgt
der Höchstbetrag 30000 Deutsche Mark, hat der
Arbeitnehmer das 55.Lebensjahr vollendet und
hat das Dienstverhältnis mindestens 20 Jahre
bestanden,so beträgt der Höchstbetrag 36000
Deutsche Mark;



Grund gesetzlicher Vorschriften wegen Entlas-
sung aus einem Dienstverhältnis;

Bezügeaus öffentlichenMitteln oderausMitteln
eineröffentlichenStiftung,diewegenHilfsbedürf-
tigkeit oder als Beihilfe zu dem Zweck bewilligt
werden,die ErziehungoderAusbildung, dieWis-
senschaft oder Kunst unmittelbar zu fördern. Dar-
unter fallen nicht Kinderzuschläge und Kinder-
beihilfen, die auf Grund der Besoldungsgesetze,
besonderer Tarife oder ähnlicher Vorschriften
gewährtwerden; -
auseiner BundeskasseoderLandeskassegezahlte
Bezüge,die in einem Bundesgesetz oder Landesge-
setzoder einer auf bundesgesetzlicheroder lan-
desgesetzlicher Ermächtigung beruhenden
Bestimmung oder von der Bundesregierung oder
einer Landesregierung als Aufwandsentschädi-
gungfestgesetztsind undals Aufwandsentschädi-
gungim Haushaltsplanausgewiesenwerden.Das
gleichegilt für andereBezüge,die als Aufwands-
entschädigungaus öffentlichenKassenan öffent-
liche DiensteleistendePersonengezahltwerden,
soweit nicht festgestellt wird, daß sie für
Verdienstausfall oder Zeitverlust gewährt wer-
den oder den Aufwand, der dem Empfänger
erwächst, offenbar übersteigen;

die aus öffentlichen Kassen gezahlten Reiseko-
stenvergütungen und Umzugskostenvergütun-
gen.Vergütungen für Verpflegungsmehraufwen-
dungen sind nur insoweit steuerfrei,als sie die
Höchstbeträge nach $ 9 Abs. 4 nicht überschrei-
ten;

Vorzugsrenten auf Grund des Gesetzes über die
Ablösung öffentlicher Anleihen;

Heiratsbeihilfen und Geburtsbeihilfen, die an
Arbeitnehmer von demArbeitgebergezahltwer-
den.Übersteigtdie HeiratsbeihilfedenBetragvon
700 Deutsche Mark, die Geburtsbeihilfe den
Betrag von 500 Deutsche Mark, so ist der überstei-
gendeBetragsteuerpflichtig;
die Beträge,die den im privaten Dienstangestell-
ten Personenfür Reisekostenund für dienstlich
veranlaßteUmzugskostengezahltwerden,soweit
sie die durch die Reise oder den Umzug entstande-
nen Mehraufwendungen und bei Verpflegungs-
mehraufwendungendie Höchstbeträgenach $ 9
Abs. 4 nicht übersteigen;

(weggefallen);

das Aufgeld für ein an die Bank für Vertriebene
und Geschädigte(Lastenausgleichsbank)zugun-
stendesAusgleichsfonds($5 Lastenausgleichsge-
setz) gegebenes Darlehen, wenn das Darlehen
nach$ 7f des Gesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15.September 1953(BGBL. IS. 1355)
im Jahr der Hingabe als Betriebsausgabeabzugs-
fähig war;

Entschädigungen auf Grund des Gesetzes über die
Entschädigung ehemaliger deutscherKriegsge-
fangener,;

die aus öffentlichenMitteln desBundespräsiden-
tenaussittlichenodersozialenGründen gewähr-
ten Zuwendungenan besondersverdientePerso-
nen oder ihre Hinterbliebenen;
ZinsenausSchuldbuchforderungenim Sinne des
835 Abs. 1des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes
in der im BundesgesetzblattTeil III, Gliederungs-
nummer 653-1, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung;
der Ehrensold, der auf Grund des Gesetzes über
Titel, Orden und Ehrenzeichenin der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 1132-1,
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt
geändertdurch Gesetzvom 2.März 1974(BGBl.I
S.469),gewährtwird;
die Leistungennach demHäftlingshilfegesetzin
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 242-1, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.
Dezember 1976 (BGBl. IS. 3341);
Leistungen,die auf Grund desBundeskindergeld-
gesetzes oder nachträglich auf Grund der durch
das Bundeskindergeldgesetz aufgehobenen Kin-
dergeldgesetzegewährtwerden;
Einkünfte,soweitsiejährlich 2000DeutscheMark
nicht übersteigen, aus der Verpachtung eines
land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs,
BetriebsteilsoderGrundstücksoder auseiner bei
der Veräußerung derartiger Vermögensgegen-
ständevorbehaltenenVersorgung mit Wohnung
und Unterhalt (z.B.Altenteil) nach Maßgabeder
8848, 42 und 35 des Bundesvertriebenengesetzes;
—28.(weggefallen);
das Gehalt und die Bezüge,die die diplomatischen
Vertreter fremder Mächte, die ihnen zugewiese-
nen Beamten und die in ihren Diensten stehenden
Personen erhalten, soweit sie nicht die deutsche
Staatsangehörigkeitbesitzen,sowie das Gehalt
unddie Bezügeder Berufskonsuln,der Konsulats-
angehörigen und deren Personal, soweit sie Ange-
hörige des Entsendestaatessind und in der Bun-
desrepublik Deutschland einschließlich Berlin
(West) außerhalb ihres Amtes oder Dienstes kei-
nen Beruf, kein Gewerbe und keine andere
gewinnbringende Tätigkeit ausüben;
—41. (weggefallen);
die Zuwendungen,die auf Grund des Fulbright-
Abkommens gezahltwerden;
der Ehrensold für Künstler sowie Zuwendungen
aus Mitteln der Deutschen Künstlerhilfe, wenn es
sich um Bezüge aus öffentlichen Mitteln handelt,
die wegender BedürftigkeitdesKünstlers gezahlt
werden;
Stipendien, die unmittelbar aus öffentlichen Mit-
telnodervon zwischenstaatlichenoderüberstaat-
lichen Einrichtungen, denen die Bundesrepublik
DeutschlandalsMitglied angehört,zur Förderung
der Forschung oder zur Förderung der wissen-
schaftlichen oder künstlerischen Ausbildung
oderFortbildunggewährtwerden.Dasgleichegilt
für Stipendien,die zu den in Satz 1bezeichneten
Zweckenvon einer Einrichtung,die von einer



Körperschaft des öffentlichen Rechts errichtet ist
oder verwaltet wird, oder von einer Körperschaft,
Personenvereinigung oder Vermögensmasse im
Sinne des$ 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuer-
gesetzesgegebenwerden.Voraussetzungfür die
Steuerfreiheit ist, daß
a) die Stipendieneinen für die Erfüllung der For-

schungsaufgabe oder für die Bestreitung des
Lebensunterhaltsunddie DeckungdesAusbil-
dungsbedarlis erforderlichen Betrag nicht über-
steigenund nach den von demGeber erlasse-
nen Richtlinien vergeben werden,

b) der Empfänger im Zusammenhang mit dem Sti-
pendium nicht zu einer bestimmten wissen-
schaftlichen oder künstlerischen Gegenlei-
stungoderzueinerArbeitnehmertätigkeitver-
pflichtet ist,

c) bei Stipendien zur Förderung der wissenschaft-
lichen oder künstlerischen Fortbildung im
Zeitpunkt der erstmaligen Gewährung eines
solchenStipendiumsder Abschluß der Berufs-
ausbildung des Empfängers nicht länger als
zehn Jahre zurückliegt;

ZinsenausfestverzinslichenSchuldverschreibun-
gen, die zur Erfüllung der Entschädigungsansprü-
che für Altsparanlagen im Sinne des Altsparerge-
setzes ausgegeben worden sind;
Bergmannsprämien nach dem Gesetz über Berg-
mannsprämien;
(weggefallen);
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz,
soweit sie nicht nach dessen $ 15Abs. 1Satz 2 steu-
erpflichtig sind;
laufende Zuwendungen eines früheren alliierten
Besatzungssoldaten an seine im Geltungsbereich
des Grundgesetzes ansässige Ehefrau, soweit sie
auf dieseZuwendungenangewiesenist;
die Beträge, die der Arbeitnehmer vom Arbeitge-
ber erhält, um sie für ihn auszugeben (durchlau-
tende Gelder), und die Beträge, durch die Ausla-
gen des Arbeitnehmers für den Arbeitgeber
ersetzt werden (Auslagenersatz);
Trinkgelder, die dem Arbeitnehmer von Dritten
gezahlt werden, ohne daß ein Rechtsanspruch
darauf besteht, soweit sie 600 Deutsche Mark im
Kalenderjahr nicht übersteigen;
besondere Zuwendungen des Arbeitgebers an den
Arbeitnehmer nach näherer Maßgabe einer
Rechtsverordnung,soweit es aus sozialenGrün-
den oder zur Vereinfachung des Besteuerungsver-
fahrens geboten erscheint, die Zuwendungen ganz
oder teilweise steuerfrei zu belassen;
Zinsen aus Pfandbriefen und Kommunalobligatio-
nen, die von der Landesbank und Girozentrale
Saar vor dem 6.Juli 1959ausgegeben worden sind.
8 3a Abs. 2 gilt entsprechend;
Zinsen aus Entschädigungsansprüchenfür deut-
sche Auslandsbonds im Sinne der $$52 bis 54 des
Bereinigungsgesetzes für deutsche Auslands-
bondsin der im BundesgesetzblattTeil II, Gliede-
rungsnummer 4139-2, veröffentlichten bereinig-
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ten Fassung,soweit sich die Entschädigungsan-
sprüchegegendenBundoder die Länder richten.
Das gleiche gilt für die Zinsen aus Schuldver-
schreibungen und Schuldbuchforderungen,die
nach den 889, 10und 14des Gesetzes zur näheren
Regelungder Entschädigungsansprüchefür Aus-
landsbondsin der im BundesgesetzblattTeil II,
Gliederungsnummer 4139-3, veröffentlichten
bereinigten Fassung vom Bund oder von den Län-
dern für Entschädigungsansprücheerteilt oder
eingetragen werden;
- 57.(weggefallen);
Wohngeld nach der Wohngeldgesetzgebung;
Entschädigungen aus Mitteln des Ausgleichs-
fonds nach dem Dritten Abschnitt des Wertpa-
pierbereinigungsschlußgesetzesin der im Bundes-
gesetzblatt Teil IIL, Gliederungsnummer 4139-1-4,
veröffentlichten bereinigten Fassung, soweit sie
für Zinsengeleistetwerden,die nachNummer 45
und $ 3a steuerfrei sind;
Leistungen aus öffentlichen Mitteln an Arbeit-
nehmer des Steinkohlen-, Pechkohlen- und Erz-
bergbaues, des Braunkohlentiefbaues und der
Eisen- und Stahlindustrie aus Anlaß von Stille-
gungs-, Einschränkungs-, Umstellungs- oder
Rationalisierungsmaßnahmen;
Leistungen nach $ 4 Nr. 2,8 7 Abs. 3,88 9, 10 Abs.
1,88 13, 15 des Entwicklungshelfer-Gesetzes;
AusgabendesArbeitgebersfür die Zukunftsiche-
rung des Arbeitnehmers, soweit sie auf Grund
gesetzlicherVerpflichtung geleistetwerden; der
Beitragsteil, den der Arbeitgeber an einen kran-
kenversicherungspflichtigen Arbeitnehmer für
die Krankenversicherung bei einer Ersatzkasse
leistet, ist bis zur Hälfte des Gesamtbeitrags zur
Krankenversicherungbei der Ersatzkassesteuer-
frei. Den Ausgaben des Arbeitgebers für die
Zukunftsicherung, die auf Grund gesetzlicher
Verpflichtung geleistet werden, werden gleichge-
stellt Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Aufwen-
dungen des Arbeitnehmers
a) für eine Lebensversicherung,
b) für die freiwillige Weiterversicherung in der

gesetzlichen Rentenversicherung der Ange-
stellten,

c) für eine öffentlich-rechtliche Versicherungs-
oder Versorgungseinrichtung seiner Berufs-
grupp®,

pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
befreit worden ist. Die Zuschüsse sind nur inso-
weit steuerfrei, als sie insgesamt bei Befreiung von
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung der Angestellten die Hälfte und
bei Befreiung von der Versicherungspflicht in der
knappschaftlichen Rentenversicherung zwei
Drittel der GesamtaufwendungendesArbeitneh-
mers nicht übersteigenund nicht höher sind als
der Betrag, der als Arbeitgeberanteil bei Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichenRentenversiche-
rung der Angestellten oder in der knappschaftli-
chen Rentenversicherung zu zahlen wäre. Die



Sätze2 und 3 geltensinngemäßfür Beiträgedes
Arbeitgebers zu einer Pensionskasse, wenn der
Arbeitnehmer bei diesem Arbeitgeber nicht im
Inland beschäftigtist und der Arbeitgeber keine
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung im
Inland leistet; Beiträge des Arbeitgebers zu einer
Rentenversicherungauf Grund gesetzlicherVer-
pflichtung sind anzurechnen;
Einkünfte der in $ 49 bezeichneten Art, wenn sie
in der Deutschen Demokratischen Republik oder
in Berlin (Ost) bezogen worden sind;
bei Arbeitnehmern, die nach $ 1 Abs. 2 unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig sind, die
Bezüge insoweit, als sie den Arbeitslohn, der bei
einergleichwertigenTätigkeit amOrt der zahlen-
den ölfentlichen KassedemArbeitnehmer zuste-
hen würde, übersteigen; bei anderen für einen
begrenztenZeitraumin ein Gebietaußerhalbdes
Inlands entsandten Arbeitnehmern, die dort
einenWohnsitz oderihren gewöhnlichenAufent-
halt haben, der ihnen von einem inländischen
Arbeitgeber gewährte Kaufkraftausgleich, soweit
er den für vergleichbare Auslandsdienstbezüge
nach 8 54des Bundesbesoldungsgesetzeszulässi-
gen Betragnicht übersteigt;
BeiträgedesTrägersder Insolvenzsicherung($14
desGesetzeszur Verbesserungder betrieblichen
Altersversorgung in der im Bundesgesetzblatt
Teil II, Gliederungsnummer 800-22, veröffent-
lichten bereinigten Fassung) zugunsten eines Ver-
sorgungsberechtigten und seiner Hinterbliebenen
an eine Pensionskasse oder ein Unternehmen der
Lebensversicherung zur Ablösung von Verpflich-
tungen,die der Träger der Insolvenzsicherungim
Sicherungsfall gegenüber dem Versorgungsbe-
rechtigten und seinen Hinterbliebenen hat. Die
Leistungen der Pensionskasse oder des Unterneh-
mensder LebensversicherungaufGrund der Bei-
träge nach Satz 1 gehören zu den Einkünften, zu
denen die Versorgungsleistungengehörenwür-
den, die ohne Eintritt des Sicherungsfalls zu
erbringen wären. Soweit sie zu den Einkünften
aus nichtselbständigerArbeit im Sinne des $ 19
gehören,ist von ihnen Lohnsteuereinzubehalten.
Für die Erhebung der Lohnsteuer gelten die Pen-
sionskasse oder das Unternehmen der Lebensver-
sicherungals Arbeitgeberundder Leistungsemp-
fängerals Arbeitnehmer,
Erhöhungen des Betriebsvermögens, die dadurch
entstehen, daß Schulden zum Zweck der Sanie-

83a
Steuerbefreiung bestimmter Zinsen

1. Zinsenaus im GeltungsbereichdesGrundgesetzes
oder in Berlin (West) ausgegebenenPfandbriefen
und Kommunalschuldverschreibungen,wenn die
Erlöse aus diesenWertpapieren mindestenszu 90
vom Hundert zur Finanzierung dessozialenWoh-
nungsbauesund der durch ihn bedingtenKosten
der Aufschließungsmaßnahmen und Gemein-
schaftseinrichtungenbestimmtsind;

a) festverzinslichen Schuldverschreibungen des
BundesundausSchatzanweisungendesBundes
mit einer Laufzeit von mindestensdrei Jahren,

b) festverzinslichen Schuldverschreibungen der
Länder und aus Schatzanweisungen der Länder
mit einer Laufzeit von mindestens drei Jahren,
wenn der Ausschuß für Kapitalverkehr ($6 des
Gesetzesüber den Kapitalverkehr vom 2.Sep-
tember 1949- Gesetzblattder Verwaltung des
Vereinigten WirtschaftsgebietesS. 305) festge-
stellt hat,daß die vorgesehenenAusgabebedin-
gungen das Kurs- und Zinsgefüge am Kapital-
markt nicht stören;

vor dem 27. Juni 1952 - im Geltungsbereich des
Grundgesetzesoder in Berlin (West)ausgegebenen
festverzinslichen Wertpapieren (ausgenommen
Namenschuldverschreibungen)und aus festver-
zinslichen Wertpapieren, die in der Zeit nach dem
31.März 1952- in Berlin (West)nachdem26.Juni
1952 - bis zum 17.Dezember 1952 im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes oder in Berlin (West) aus-
gegeben und nach dem Gesetz über den Kapital-
verkehr vom 2. September1949(Gesetzblattder
Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
S.305)genehmigtworden sind. Die Steuerfreiheit
bezieht sich auch auf Zinsen aus vor dem 21. Juni
1948- in Berlin (West) vor dem 25.Juni 1948-
außerhalbdesGeltungsbereichsdesGrundgesetzes
und von Berlin (West) ausgegebenen festverzinsli-
chenWertpapieren
a) von Geldinstituten, die nach $ 3 der 35.

Durchführungsverordnung zum Umstellungs-
gesetz (Öffentlicher Anzeiger Nr. 83 vom 13.
September1949)bis zum 17.Dezember1952als
verlagert anerkannt worden sind oder vor dem
21.Juni 1948ihren Sitz in den Geltungsbereich
des Grundgesetzesoder vor dem 25.Juni 1948
nach Berlin (West)verlegt haben,

b) von anderen Unternehmen, die ihren Sitz in den
Geltungsbereichdes Grundgesetzesoder nach
Berlin (West) verlegt haben und auf deren Emis-
sionen $ 1 des Gesetzeszur Bereinigung des
Wertpapierwesens (Wertpapierbereinigungsge-
setz) in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 4139-1,veröffentlichten bereinig-
tenFassung,geändertdurchGesetzvom2.März
1974(BGBl.I S.469),- in Berlin (West) $1 des
Gesetzes zur Bereinigung des Wertpapierwe-
sens (Wertpapierbereinigungsgesetz) vom 26.
September 1949 (Verordnungsblatt für Groß-
Berlin Teil IS. 346)- anzuwendenist.

=

Die Steuerfreiheitgilt nicht für Zinsen aus Indu-
strieobligationen, die nach dem 20. Juni 1948 - im
Saarlandnachdem19.November 1947und in Ber-
lin (West) nach dem 24.Juni 1948- ausgegeben
worden sind, und nicht für Zinsen aus Wandelan-
leihen und Gewinnobligationen.Sie gilt jedochfür
Zinsen aus vor dem 1.Januar 1952ausgegebenen
Industrieobligationen (ausgenommen Wandelan-
leihen und Gewinnobligationen),soweitund nach-
dem der Zinssatz auf 55 vom Hundert ermäßigt
worden ist;



4. Zinsen aus nach dem 31. März 1952- in Berlin
(West) nach dem 26.Juni 1952-im Geltungsbereich
desGrundgesetzesoder in Berlin (West)ausgegebe-
nen festverzinslichen Wertpapieren, wenn der Ver-
wendungszweck des Erlöses nach Anhörung des
Ausschusses für Kapitalverkehr ($ 6 des Gesetzes
über den Kapitalverkehr vom 2. September 1949 -
Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten Wirt-
schaftsgebietesS.305)durch Rechtsverordnungals
besonders förderungswürdig anerkannt worden ist.
Eine Anerkennung darf nur erfolgen, wenn eine
Ausgabe für den vorgesehenen Verwendungs-
zweck zu den üblichen Bedingungen am Kapital-
markt nicht möglich ist und wenn der Kapitalver-
kehrsausschuß festgestellt hat, daß durch die Aus-
gabedas Kurs- und Zinsgefügeam Kapitalmarkt
nicht gestört wird.
(2)Eine Anleihe gilt im Sinne des Absatzes 1als aus-

gegeben, wenn mindestens ein Wertpapier der
Anleihe veräußert worden ist.

(3) Die Steuerfreiheit der Zinsen aus den in Absatz
1bezeichnetenAnleihen wird durch eine Änderung
des Ausgabekurses der Anleihe nicht berührt, wenn
der Bundesminister für Wirtschaft im Einvernehmen
mit demBundesministerder Finanzen die Änderung
genehmigt hat.

(4)DieVorschriften desAbsatzes1Nr. 1,2und4gel-
ten für Zinsen aus Anleihen im Sinne des Absatzes 1
Nr. 1,2und 4,die vor dem1.Januar 1955ausgegeben
worden sind.

83b
Steuerfreiheit bestimmter Zuschläge zum Arbeitslohn
(1)Gesetzliche oder tarifvertragliche Zuschläge, die

für tatsächlich geleisteteSonntags-,Feiertags- oder
Nachtarbeit neben dem Grundlohn gezahlt werden,
sind steuerfrei. Die Zuschläge müssen in einem Gesetz
oder in einemTarifvertrag demGrunde undderHöhe
nach festgelegt sein. An den Tarifvertrag müssen der
Arbeitnehmer und sein Arbeitgeber gebundensein,
oder das Arbeitsverhältnis muß dem Tarifvertrag
unterstellt worden sein. Weichen die gezahlten
Zuschläge von den gesetzlichen oder tarifvertragli-
chen Zuschlägen ab, so sind sie insoweit steuerfrei, als
sie sich im Rahmen des Gesetzes oder Tarifvertrages
halten.

(2) Zuschläge, die in anderen Fällen für tatsächlich
geleisteteSonntags-,Feiertags-undNachtarbeitneben
dem Grundlohn gezahlt werden, sind steuerfrei, soweit
sie

1. für Sonntagsarbeit50vom Hundert,
2. vorbehaltlich der Nummer 3 für Arbeiten an

gesetzlichen Feiertagen, auch wenn diese auf einen
Sonntagfallen, 125vom Hundert,

3. für Arbeiten an den Weihnachtsfeiertagen und am
1.Mai 150 vom Hundert,

4. für gelegentlicheNachtarbeit30vomHundert und
für regelmäßigeNachtarbeit 15vom Hundert

des Grundlohns nicht übersteigen.

(3) Für die Anwendung der Absätze I und 2 gilt fol-
gendes:
1. Als Grundlohn gilt, was dem Arbeitnehmer bei der

für ihn maßgebendenregelmäßigenArbeitszeit in
dem jeweiligen Lohnzahlungszeitrauman laufen-
den Geld- und laufenden Sachbezügen zusteht. Die-
ser Betragist auf einenStundenlohnumzurechnen.

2. Sonntagsarbeitund Feiertagsarbeitim Sinne des
Absatzes2Nr. 1bis 3 ist die Arbeit in der Zeitvon
0Uhr bis24Uhr desjeweiligenTages.Welche Tage
gesetzliche Feiertage sind, bestimmen die am Ort
der Arbeitsstätte geltenden Vorschriften.

3. Nachtarbeit im Sinne des Absatzes 2 Nr. 4 ist die
Arbeit in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr.

8 3c
Anteilige Abzüge

Soweit Ausgaben mit steuerfreienEinnahmen in
unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang ste-
hen, dürfen sie nicht als Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten abgezogen werden.

3. Gewinn
84

Gewinnbegriff im allgemeinen
(1)Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem

Betriebsvermögen am Schluß des Wirtschaftsjahrs
und dem Betriebsvermögenam Schluß des vorange-
gangenenWirtschaftsjahrs, vermehrt um den Wert
der EntnahmenundvermindertumdenWert der Ein-
lagen.Entnahmensind alle Wirtschaftsgüter(Barent-
nahmen, Waren, Erzeugnisse, Nutzungen und Leistun-
gen), die der Steuerpflichtige dem Betrieb für sich, für
seinen Haushalt oder für andere betriebsfremde
Zwecke im Laufe des Wirtschaftsjahrs entnommen
hat. Einlagen sind alle Wirtschaftsgüter (Bareinzah-
lungen und sonstige Wirtschaftsgüter), die der Steuer-
pflichtige dem Betrieb im Laufe des Wirtschaftsjahrs
zugeführt hat. Bei der Ermittlung des Gewinns sind die
Vorschriften über die Betriebsausgaben,über die
Bewertung und über die Absetzung für Abnutzung
oder Substanzverringerungzu befolgen.
(2) Der Steuerpflichtigedarf die Vermögensüber-

sicht (Bilanz) auch nach ihrer Einreichung beim Fi-
nanzamt ändern, soweit sie den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung unter Befolgung der Vor-
schriften dieses Gesetzes nicht entspricht. Darüber
hinaus ist eine Änderung der Vermögensübersicht
(Bilanz)nur mit ZustimmungdesFinanzamtszulässig.
(3)Steuerpflichtige,die nicht aufGrund gesetzlicher

Vorschriften verpflichtet sind,Bücher zu führen und
regelmäßig Abschlüsse zu machen, und die auch keine
Bücher führen und keine Abschlüsse machen, können
als Gewinn den Überschuß der Betriebseinnahmen
über die Betriebsausgabenansetzen.Hierbei scheiden
Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben aus, die im
Namenund für Rechnungeinesanderenvereinnahmt
und verausgabtwerden (durchlaufendePosten).Die
Vorschriften überdie Absetzungfür Abnutzung oder
Substanzverringerungsind zu befolgen.Die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten für nicht abnutzbare
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Wirtschaftsgüter des Anlagevermögenssind erst im
Zeitpunkt der Veräußerung oder Entnahme dieser
Wirtschaftsgüterals Betriebsausgabenzuberücksich-
tigen. Die nicht abnutzbaren Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens sind unter Angabe des Tages der
AnschaffungoderHerstellungundderAnschaffungs-
oder Herstellungskosten oder des an deren Stelle
getretenen Werts in besondere, laufend zu führende
Verzeichnisse aufzunehmen.

(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die
durch den Betriebveranlaßt sind.
(5) Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den

Gewinn nicht mindern:

1. Aufwendungen für Geschenke an Personen, die
nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind.
Satz 1 gilt nicht für Gegenstände,auf denen der
Name oder die Firmenbezeichnung des Gebers
oder ein sonstiger Werbehinweis dauerhaft und
von außen leicht erkennbar angebracht ist (Werbe-
träger), wenn die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten der dem Empfänger im Wirtschaftsjahr
zugewendetenGegenständeinsgesamt50Deutsche
Mark nicht übersteigen;

2. Aufwendungen für die Bewirtung von Personen,
die nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind,
soweit sie nach der allgemeinenVerkehrsauffas-
sung als unangemessen anzusehen sind oder soweit
ihre Höhe und ihre betriebliche Veranlassung
nicht nachgewiesensind.ZumNachweis der Höhe
und der betrieblichenVeranlassung der Aufwen-
dungenhat der Steuerpflichtigeauf einemamtlich
vorgeschriebenenVordruck die folgendenAnga-
benzu machen:Ort und Tag der Bewirtung,bewir-
tetePersonen,Anlaß der Bewirtungund Höhe der
Aufwendungen; hat die Bewirtung in einer Gast-
stättestattgefunden,so ist demVordruck die Rech-
nung über die Bewirtung, die vom Inhaber der Gast-
stätte unterschrieben sein muß, beizufügen;

3. Aufwendungen für Einrichtungen des Steuer-
pflichtigen, soweit sie der Bewirtung, Beherbergung
oder Unterhaltung von Personen, die nicht Arbeit-
nehmerdes Steuerpflichtigensind, dienen (Gäste-
häuser)und sich außerhalbdesOrts einesBetriebs
desSteuerpflichtigenbefinden;

4. Aufwendungen für Jagd oder Fischerei,für Segel-
jachten oder Motorjachten sowie für ähnliche
Zweckeund für die hiermit zusammenhängenden
Bewirtungen;

5. Mehraufwendungenfür Verpflegung,soweitsiedie
durch Rechtsverordnung der Bundesregierung mit
Zustimmungdes BundesratesbestimmtenHöchst-
beträge übersteigen;diese Höchstbeträgedürfen
140vomHundert der pauschalenTagegeldbeträge
des Bundesreisekostengesetzes nicht übersteigen;

6. Aufwendungen für Fahrten des Steuerpflichtigen
zwischen Wohnung und Betriebstätteund für
Familienheimfahrten, soweit sie die sich in entspre-
chenderAnwendung von$9 Abs. 1Nr.4und5 und
Abs. 2 ergebendenBeträgeübersteigen;

7. andereals die in den Nummern 1bis 6 bezeichne-
ten Aufwendungen, die die Lebensführung des
SteuerpflichtigenoderandererPersonenberühren,

soweit sie nach allgemeiner Verkehrsauffassung
als unangemessen anzusehen sind;

8. Ausgleichszahlungen, die in den Fällen der 8814,17
und 18 des Körperschaftsteuergesetzes an außen-
stehendeAnteilseigner geleistetwerden.

Das Abzugsverbot gilt nicht, soweitdie in den Num-
mern 2 bis 4 bezeichnetenZweckeGegenstandeiner
mit GewinnabsichtausgeübtenBetätigungdesSteuer-
pflichtigen sind.$ 12Nr. 1 bleibt unberührt.

(6)Aufwendungen im Sinne des Absatzes 5 Nr. 1bis
5 und 7 sind einzeln und getrennt von den sonstigen
Betriebsausgabenaufzuzeichnen.Soweit diese Auf-
wendungen nicht bereits nach Absatz 5 vom Abzug
ausgeschlossensind,dürfensiebeiderGewinnermitt-
lung nur berücksichtigt werden, wenn sie nach Satz]
besondersaufgezeichnetsind.

$Aa
Gewinnermittlungszeitraum,Wirtschaftsjahr

(1)Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbetrei-
bendenist der Gewinn nach demWirtschaftsjahr zu
ermitteln.Wirtschaftsjahr ist
1. bei Land- und Forstwirten der Zeitraum vom 1.Juli

bis zum30.Juni. Durch Rechtsverordnungkann für
einzelne Gruppen von Land- und Forstwirten ein
andererZeitraumbestimmtwerden,wenn das aus
wirtschaftlichenGründen erforderlich ist;

2. beiGewerbetreibenden,derenFirma im Handelsre-
gister eingetragen ist, der Zeitraum, für den sie
regelmäßig Abschlüsse machen.Die Umstellung
desWirtschaftsjahrs auf einen vom Kalenderjahr
abweichendenZeitraum ist steuerlich nur wirk-
sam, wenn sie im Einvernehmen mit dem Finanz-
amt vorgenommenwird;

3. bei anderen Gewerbetreibenden das Kalenderjahr.
Sind siegleichzeitigbuchführendeLand-undForst-
wirte, so können sie mit Zustimmung des Finanz-
amtsden nach Nummer 1maßgebendenZeitraum
als Wirtschaftsjahr für den Gewerbebetrieb bestim-
men, wenn sie für den Gewerbebetrieb Bücher füh-
ren und für diesen Zeitraum regelmäßig Ab-
schlüssemachen.

(2)Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbetrei-
benden, deren Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr
abweicht, ist der Gewinn aus Land- und Forstwirt-
schaft oder aus Gewerbebetrieb bei der Ermittlung des
Einkommensin folgenderWeise zu berücksichtigen:
1. Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn des Wirt-

schaftsjahrsaufdasKalenderjahr,in demdasWirt-
schaftsjahr beginnt, und auf das Kalenderjahr, in
demdasWirtschaftsjahr endet,entsprechenddem
zeitlichen Anteil aufzuteilen. Bei der Aufteilung
sind Veräußerungsgewinneim Sinne des$ 14aus-
zuscheiden und dem Gewinn des Kalenderjahrs
hinzuzurechnen, in dem sie entstanden sind;

2. bei Gewerbetreibendengilt der Gewinn desWirt-
schaftsjahrsals in dem Kalenderjahr bezogen,in
dem das Wirtschaftsjahr endet.
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Direktversicherung

Der Versicherungsanspruchaus einer Direktversi-
cherung,die von einemSteuerpflichtigenausbetrieb-
lichem Anlaß abgeschlossen wird, ist dem Betriebsver-
mögen des Steuerpflichtigen nicht zuzurechnen,
soweit am Schluß des Wirtschaftsjahrs hinsichtlich
der LeistungendesVersicherersdie Person,auf deren
Lebendie Lebensversicherungabgeschlossenist,oder
ihre Hinterbliebenenbezugsberechtigtsind. Das gilt
auch, wenn der Steuerpflichtige die Ansprüche aus
dem Versicherungsvertragabgetretenoder beliehen
hat, sofern er sich der bezugsberechtigtenPerson
gegenüberschriftlich verpflichtet,sie bei Eintritt des
Versicherungsfallsso zu stellen,als ob die Abtretung
oder Beleihungnicht erfolgtwäre.

84c
Zuwendungen an Pensionskassen

(1)ZuwendungenaneinePensionskassedürfenvon
demUnternehmen,dasdie Zuwendungenleistet(Trä-
gerunternehmen),als Betriebsausgabenabgezogen
werden,soweit sie auf einer in der Satzungoder im
Geschäftsplander Kasse festgelegtenVerpflichtung
oder auf einer Anordnung der Versicherungsauf-
sichtsbehördeberuhenoderder Abdeckungvon Fehl-
beträgenbei der Kassedienen.
(2)ZuwendungenimSinnedesAbsatzes1dürfenals

Betriebsausgabennicht abgezogenwerden,soweitdie
Leistungen der Kasse, wenn sie vom Trägerunterneh-
men unmittelbar erbracht würden, bei diesem nicht
betrieblichveranlaßtwären.

84d
Zuwendungen an Unterstützungskassen

(1)Zuwendungenan eineUnterstützungskassedür-
fenvon demUnternehmen,dasdie Zuwendungenlei-
stet(Trägerunternehmen),als Betriebsausgabenabge-
zogen werden, soweit sie die folgenden Beträge nicht
übersteigen:
1. bei Unterstützungskassen,die lebenslänglich lau-

fendeLeistungengewähren:
a) dasDeckungskapitalfür die laufendenLeistun-

gen nach der dem Gesetz als Anlage 3 beigefüg-
tenTabelle,

b) in jedemWirtschaftsjahr für jedenLeistungsan-
wärter,
aa) wenn die Kasse nur Invaliditätsversorgung

oder nur Hinterbliebenenversorgung
gewährt,jeweils 6 vom Hundert,

bb) wenn die KasseAltersversorgungmit oder
ohneEinschlußvon Invaliditätsversorgung
oder Hinterbliebenenversorgunggewährt,
25vom Hundert

desDurchschnittsbetragsder von der Kasse im
Wirtschaftsjahr gewährten Leistungen. Hat die
KassenochkeineLeistungengewährt,sotrittan
die Stelle des in Satz 1 bezeichnetenDurch-
schnittsbetragsder durchschnittliche Höchst-
betrag der jährlichen Leistungen,den die Lei-

stungsanwärter, die am Schluß des Wirtschafts-
jahrs über 60 Jahre alt sind, oder deren Hinter-
bliebene erhalten können; hat eine Unterstüt-
zungskassekeine über60Jahre altenLeistungs-
anwärter, so treten an ihre Stelle die über 55
Jahre altenLeistungsanwärter.Leistungsanwär-
ter ist jede Person, die von der Unterstützungs-
kasse Leistungen erhalten kann; soweit die
KasseHinterbliebenenversorgunggewährt,gilt
als Leistungsanwärter die Person, deren Hinter-
bliebenedie Hinterbliebenenversorgungerhal-
ten können,

c) den Betragder Jahresprämie,den die Kassean
einen Versicherer zahlt, soweit sie sich die Mit-
tel für ihre Leistungen durch Abschluß einer
Versicherung verschafft; die Zuwendungen
nach den Buchstaben a und bsind in diesem Fall
in dem Verhältnis zu vermindern, in dem die
Leistungender Kasse durch die Versicherung
gedeckt sind,

d) den Betrag,den die Kasse einem Leistungsan-
wärter vor Eintritt des Versorgungsfalls als
Abfindung für künftige Versorgungsleistungen
gewährtoder den sie an einenanderenVersor-
gungsträgerzahlt,der eine ihr obliegendeVer-
sorgungsverpflichtungübernommenhat;dieser
Betragvermindert sich in den Fällen desBuch-
stabensc umdenAnspruch gegendie Versiche-
rung.

ZuwendungennachdenBuchstabenaundbdürfen
nicht als Betriebsausgabenabgezogen werden,
wenn das Vermögen der Kasse ohne Berücksichti-
gung künftiger Kassenleistungenam Schluß des
Wirtschaftsjahrs das zulässige Kassenvermögen
übersteigt.Bei der Ermittlung des Vermögensder
Kasse ist der Grundbesitz mit demWert anzuset-
zen, mit dem er bei einer Veranlagung der Kasse
zur Vermögensteuer auf den Veranlagungszeit-
punkt anzusetzen wäre, der auf den Schluß des
Wirtschaftsjahrsfolgt;dasübrigeVermögenistmit
dem gemeinenWert am Schluß des Wirtschafts-
jahrs zu bewerten. Zulässiges Kassenvermögen ist
die Summeaus dem Deckungskapital für alle am
Schluß desWirtschaftsjahrs laufendenLeistungen
nach der dem Gesetz als Anlage 3 beigefügten
Tabelle und demAchtfachender nachBuchstabeb
abzugsfähigenZuwendungen;soweitsichdie Kasse
die Mittel für ihre Leistungen durch Abschluß
einerVersicherungverschafft,tritt andie Stelledes
Achtfachen der nach Buchstabe b zulässigen
Zuwendungender Anspruch gegendie Versiche-
rung.Gewährt eine Unterstützungskassean Stelle

malige Kapitalleistung,so gelten 10vom Hundert
der Kapitalleistung als Jahresbetrageiner lebens-
länglich laufendenLeistung;

stungen gewähren, für jedes Wirtschaftsjahr 0,2
vom Hundert der Lohn- und Gehaltssummedes
Trägerunternehmens, mindestens jedoch den
Betragder von der Kassein einemWirtschaftsjahr
erbrachtenLeistungen,soweit dieser Betraghöher
ist als die in den vorangegangenenfünf Wirt-
schaftsjahren vorgenommenen Zuwendungen
abzüglichder in demgleichenZeitraumerbrachten
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Leistungen. Diese Zuwendungen dürfen nicht als
Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn das
Vermögen der Kasse am Schluß des Wirtschafts-
jahrs 1vom Hundert der durchschnittlichen jährli-
chen Lohn- und Gehaltssummeder letzten drei
Wirtschaftsjahre des Trägerunternehmens über-
steigt(zulässigesKassenvermögen);für die Bewer-
tung des Vermögens der Kasse gilt Nummer 1Satz
5entsprechend.Beider Berechnungder Lohn- und
Gehaltssumme des Trägerunternehmens sind
Löhne und Gehälter von Personen, die von der
Kasse keine nicht lebenslänglich laufenden Lei-
stungen erhalten können, auszuscheiden.

Gewährt eine Kasse lebenslänglich laufende und nicht
lebenslänglich laufende Leistungen, so gelten die
Nummern 1und 2 nebeneinander.Leistetein Träger-
unternehmen Zuwendungen an mehrere Unterstüt-
zungskassen, so sind diese Kassen bei der Anwendung
der Nummern 1 und 2 als Einheit zu behandeln.

(2) Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1 sind von
demTrägerunternehmenin demWirtschaftsjahr als
Betriebsausgaben abzuziehen, in dem sie geleistet wer-
den. Zuwendungen, die innerhalb eines Monats nach
Aufstellung oder Feststellung der Bilanz des Träger-
unternehmens für den Schluß eines Wirtschaftsjahrs
geleistet werden, können von dem Trägerunterneh-
mennoch für das abgelaufeneWirtschaftsjahr durch
eine Rückstellung gewinnmindernd berücksichtigt
werden. Übersteigen die in einem Wirtschaftsjahr
geleisteten Zuwendungen die nach Absatz 1abzugsfä-
higen Beträge, so können die übersteigenden Beträge
im Wege der Rechnungsabgrenzung auf die folgenden
drei Wirtschaftsjahre vorgetragen und im Rahmen
der für dieseWirtschaftsjahre abzugsfähigenBeträge
als Betriebsausgabenbehandeltwerden.
(3)Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1dürfen als

Betriebsausgaben nicht abgezogen werden, soweit die
Leistungen der Kasse, wenn sie vom Trägerunterneh-
men unmittelbar erbracht würden, bei diesem nicht
betrieblich veranlaßtwären.

85
Gewinn bei Vollkaufleuten und bei bestimmten

anderen Gewerbetreibenden
(1) Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund gesetzli-

cher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen
und regelmäßigAbschlüsse zu machen,oder die ohne
eine solche Verpflichtung Bücher führen und regel-
mäßig Abschlüsse machen, ist für den Schluß des
Wirtschaftsjahrs das Betriebsvermögen anzusetzen
($4 Abs.1 Satz 1), das nach den handelsrechtlichen
Grundsätzen ordnungsmäßigerBuchführung auszu-
weisen ist.

(2) Für immaterielleWirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens ist ein Aktivposten nur anzusetzen, wenn
sie entgeltlich erworben wurden.

(3) Als Rechnungsabgrenzungspostensind nur
anzusetzen

1. auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschluß-
stichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte
Zeit nach diesemTag darstellen;

2. aufder PassivseiteEinnahmenvor demAbschluß-
stichtag,soweit sie Ertrag für eine bestimmteZeit
nachdiesemTag darstellen.

Ferner sind als Aufwand berücksichtigte Zölle und
Verbrauchsteuern auf der Aktivseite anzusetzen,
soweit sie auf am Abschlußstichtag auszuweisende
WirtschaftsgüterdesVorratsvermögensentfallen.
(4) Die Vorschriften über die Entnahmenund die

Einlagen, über die Zulässigkeit der Bilanzänderung,
über die Betriebsausgaben,über die Bewertungund
überdie Absetzungfür Abnutzung oderSubstanzver-
ringerung sind zu befolgen.

86
Bewertung

(1)Für die Bewertungder einzelnenWirtschaftsgü-
ter, die nach $4 Abs. 1 oder nach $ 5 als Betriebsver-
mögenanzusetzensind,gilt das Folgende:
1. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens,die der

Abnutzung unterliegen, sind mit den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die
Absetzungen für Abnutzung nach $ 7, anzusetzen.
Ist der Teilwert niedriger, so kann dieser angesetzt
werden.Teilwert ist der Betrag,den ein Erwerber
des ganzen Betriebs im Rahmen des Gesamtkauf-
preises für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen
würde; dabei ist davon auszugehen, daß der Erwer-
ber den Betrieb fortführt. Bei Wirtschaftsgütern, die
bereits am Schluß des vorangegangenenWirt-
schaftsjahrs zum Anlagevermögen des Steuer-
pflichtigen gehört haben, darf der Bilanzansatz
nicht über den letztenBilanzansatzhinausgehen.

2. Andere als die in Nummer 1 bezeichnetenWirt-
schaftsgüterdesBetriebs(Grund und Boden,Betei-
ligungen, Geschäfts- oder Firmenwert, Umlaufver-
mögen)sind mit den Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten anzusetzen. Statt der Anschaffungs-
oder Herstellungskostenkann der niedrigereTeil-
wert (Nummer 1Satz3)angesetztwerden.BeiWirt-
schaftsgütern,die bereitsam Schluß des vorange-
gangenen Wirtschaftsjahrs zum Betriebsvermögen
gehörthaben,kann der Steuerpflichtigein den fol-
gendenWirtschaftsjahrenden Teilwert auchdann
ansetzen, wenn er höher ist als der letzte Bilanzan-
satz;esdürfen jedochhöchstensdie Anschaffungs-
oder Herstellungskosten angesetzt werden. Bei
land- und forstwirtschaftlichenBetriebenist auch
der Ansatz des höheren Teilwerts zulässig, wenn
das den Grundsätzen ordnungsmäßigerBuchfüh-
rung entspricht.

3. Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer
Anwendung derVorschriften der Nummer 2anzu-
setzen.

4. Entnahmen des Steuerpflichtigen für sich, für sei-
nen Haushalt oder für andere betriebsfremde
Zwecke sind mit dem Teilwert anzusetzen. Wird
ein Wirtschaftsgut im unmittelbarenAnschluß an
seine Entnahme
a) einernach$5 Abs. 1Nr.9 des Körperschaftsteu-

ergesetzesvon der Körperschaftsteuerbefreiten
Körperschaft, Personenvereinigungoder Ver-
mögensmasse, die ausschließlich und unmittel-



bar der Förderung wissenschaftlicherZwecke
oder der Förderung der Erziehung,Volks- und
Berufsbildungdient,oder

b) einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des
öffentlichen Rechts, die ausschließlich und
unmittelbar der Förderung wissenschaftlicher
Zwecke oder der Förderung der Erziehung,
Volks- und Berufsbildung dient,

unentgeltlich überlassen, so kann die Entnahme mit
dem Buchwert angesetzt werden. Satz 2 gilt nicht
für die Entnahme von Nutzungen und Leistungen.

5. Einlagen sind mit demTeilwert für den Zeitpunkt
der Zuführung anzusetzen,sie sind jedoch höch-
stensmit den Anschaffungs-oder Herstellungsko-
sten anzusetzen, wenn das zugeführte Wirtschafts-
gut
a) innerhalb der letztendrei Jahre vor dem Zeit-

punkt der Zuführung angeschafftoder herge-
stellt worden ist oder

b) ein Anteil an einer Kapitalgesellschaft ist und
der Steuerpflichtige an der Gesellschaft im
Sinne des8 17Abs. 1beteiligt ist;$ 17Abs. 2 Satz
2 eilt entsprechend.

6. BeiEröffnungeinesBetriebsist Nummer 5entspre-
chend anzuwenden.

7. Bei entgeltlichemErwerb eines Betriebssind die
Wirtschaftsgüter mit dem Teilwert, höchstens
jedoch mit den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten anzusetzen.
(2)Die Anschaffungs-oder Herstellungskostenvon

abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens,die einer selbständigenNutzung
fähigsind,könnenim Jahr der AnschaffungoderHer-
stellung in voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt
werden,wenn die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten,vermindert um einen darin enthaltenenVor-
steuerbetrag($9b Abs. 1), für das einzelne Wirt-
schaftsgut800DeutscheMark nicht übersteigen.Ein
Wirtschaftsgut ist einer selbständigenNutzung nicht
fähig, wenn es nach seiner betrieblichen Zweckbestim-
mungnur zusammenmit anderenWirtschaftsgütern
des Anlagevermögensgenutztwerden kann und die
in den Nutzungszusammenhang eingefügten Wirt-
schaftsgütertechnischaufeinander abgestimmtsind.
Das gilt auch, wenn das Wirtschaftsgut aus dem
betrieblichenNutzungszusammenhanggelöstund in
einen anderen betrieblichen Nutzungszusammen-
hangeingefügtwerden kann. Satz 1 ist nur bei Wirt-
schaftsgütern anzuwenden, die unter Angabe des
Tages der Anschaffung oder Herstellung und der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten in einem
besonderen,laufend zu führendenVerzeichnis aufge-
führt sind. Das Verzeichnis braucht nicht geführt zu
werden, wenn diese Angaben aus der Buchführung
ersichtlich sind.

86a
Pensionsrückstellung

(1)Für eine Pensionsverpflichtungdarf eine Rück-
stellung (Pensionsrückstellung)nur gebildetwerden,
wenn
1. der Pensionsberechtigteeinen Rechtsanspruchauf

einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat,
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2. die Pensionszusagekeinen Vorbehalt enthält,daß
die Pensionsanwartschaft oder die Pensionslei-
stunggemindertoder entzogenwerden kann,oder
ein solcher Vorbehalt sich nur auf Tatbestände
erstreckt,bei deren Vorliegen nach allgemeinen
Rechtsgrundsätzen unter Beachtung billigen
Ermessenseine Minderung oder ein Entzug der
Pensionsanwartschaft oder der Pensionsleistung
zulässig ist,und

3. die Pensionszusageschriftlich erteilt ist..
{2)Eine Pensionsrückstellungdarf erstmalsgebildet

werden
1. vor Eintritt des Versorgungsfalls für das Wirt-

schaftsjahr, in dem die Pensionszusage erteilt wird,
frühestens jedoch für das Wirtschaftsjahr, bis zu
dessen Mitte der Pensionsberechtigte das 30.
Lebensjahrvollendet,

2. nach Eintritt des Versorgungsfalls für das Wirt-
schaftsjahr,in demder Versorgungsfall eintritt.
(3) Eine Pensionsrückstellungdarf höchstensmit

dem Teilwert der Pensionsverpflichtung angesetzt
werden. Als Teilwert einer Pensionsverpflichtung gilt

1. vor Beendigungdes Dienstverhältnissesdes Pen-
sionsberechtigtender Barwert der künftigen Pen-
sionsleistungen am Schluß des Wirtschaftsjahrs
abzüglich des sich auf denselben Zeitpunkt erge-
benden Barwerts betragsmäßiggleichbleibender
Jahresbeträge.Die Jahresbeträgesind sozubemes-
sen,daßamBeginndesWirtschaftsjahrs,in demdas
Dienstverhältnis begonnen hat, ihr Barwert gleich
demBarwert der künftigen Pensionsleistungenist;
die künftigen Pensionsleistungensind dabei mit
dem Betrag anzusetzen, der sich nach den Verhält-
nissenamBilanzstichtagergibt.Es sind die Jahres-
beträge zugrunde zu legen, die vom Beginn des
Wirtschaftsjahrs in dem das Dienstverhältnis
begonnen hat, bis zu dem in der Pensionszusage
vorgesehenenZeitpunkt des Eintritts des Versor-
gungsfalls rechnungsmäßig aufzubringen sind.
Erhöhungen oder Verminderungen der Pensions-
leistungen nach dem Schluß des Wirtschaftsjahrs,
die hinsichtlich desZeitpunktsihresWirksamwer-
densoder ihresUmfangsungewißsind,sindbeider
Berechnung des Barwerts der künftigen Pensions-
leistungenund der Jahresbeträgeerst zu berück-
sichtigen,wenn sie eingetretensind.Wird die Pen-
sionszusageerst nach dem Beginn des Dienstver-
hältnisses erteilt, so ist die Zwischenzeit für die
‚Berechnung der Jahresbeträge nur insoweit als
Wartezeit zu behandeln,als sie in der Pensionszu-
sage als solche bestimmt ist. Hat das Dienstverhält-
nis schon vor der Vollendung des30.Lebensjahrs
des Pensionsberechtigten bestanden, so giltes als zu
BeginndesWirtschaftsjahrs begonnen,bis zu des-
sen Mitte der Pensionsberechtigtedas 30.Lebens-
jahr vollendet;

2. nach BeendigungdesDienstverhältnissesdes Pen-
sionsberechtigtenunter Aufrechterhaltung seiner
Pensionsanwartschaftoder nach Eintritt des Ver-
sorgungsfallsder Barwert der künftigen Pensions-
leistungen am Schluß des Wirtschaftsjahrs; Num-
mer 1Satz 4 gilt sinngemäß.



734

Bei der Berechnungdes Teilwerts der Pensionsver-

Hundert und die anerkannten Regelnder Versiche-
rungsmathematik anzuwenden.

(4) Eine Pensionsrückstellung darf in einem Wirt-
schaftsjahr höchstens um den Unterschied zwischen

des Wirtschaftsjahrs und am Schluß des vorangegan-
genenWirtschaftsjahrs erhöht werden.In demWirt-
schaltsjahr, in dem mit der Bildung einer Pensions-
rückstellung frühestens begonnen werden darf
(Erstjahr), darf die Rückstellung bis zur Höhe des Teil-
wertsder PensionsverpflichtungamSchlußdesWirt-
schaftsjahrs gebildet werden; diese Rückstellung kann
aufdasErstjahrunddiebeidenfolgendenWirtschafts-
jahre gleichmäßig verteilt werden. Erhöht sich in
einem Wirtschaftsjahr gegenüber dem vorangegange-
nen Wirtschaftsjahr der Barwert der künftigen Pen-
sionsleistungenummehrals 25vomHundert,sokann
die für dieses Wirtschaftsjahr zulässige Erhöhung der
Pensionsrückstellungauf diesesWirtschaftsjahr und
die beiden folgenden Wirtschaftsjahre gleichmäßig
verteilt werden. Am Schluß des Wirtschaftsjahrs, in
dem das Dienstverhältnis des Pensionsberechtigten
unter Aufrechterhaltung seiner Pensionsanwart-
schaftendetoderder Versorgungsfalleintritt,darf die
Pensionsrückstellungstetsbis zur HöhedesTeilwerts
der Pensionsverpflichtung gebildet werden; die für
dieses Wirtschaftsjahr zulässige Erhöhung der Pen-
sionsrückstellung kann auf dieses Wirtschaftsjahr
und die beiden folgenden Wirtschaftsjahre gleichmä-
Bigverteilt werden.

(5) Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend, wenn
der Pensionsberechtigtezu demPensionsverpflichte-
ten in einem anderen Rechtsverhältnis als einem
Dienstverhältnis steht.

86b
Gewinn

aus der Veräußerung bestimmter Anlagegüter
(1)Steuerpflichtige,die

Grund und Boden,

Aufwuchs aufoderAnlagen imGrund und Bodenmit
demdazugehörigenGrund und Boden,wennder Auf-
wuchs oder die Anlagen zu einem land- und forstwirt-
schaftlichenBetriebsvermögengehören,
Gebäude,

abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter mit einer
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von minde-
stens 25 Jahren,

Schiffe,
Anteile an Kapitalgesellschaftenoder
im Zusammenhang mit einer Betriebsumstellung
lebendes Inventar land- und forstwirtschaftlicher
Betriebe

veräußern,können im Wirtschaftsjahr der Veräuße-
rungvon denAnschaffungs-oder Herstellungskosten
der in Satz 2 bezeichneten Wirtschaftsgüter, die im

Wirtschaftsjahr der Veräußerung angeschafftoder
hergestellt worden sind, einen Betrag bis zur Höhe des
beiderVeräußerungentstandenenGewinnsabziehen.
Der Abzug ist zulässig bei den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten von
1. abnutzbarenbeweglichenWirtschaftsgütern,
2. Grund und Boden,

soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Grund und Boden entstanden ist,

3. Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden
mit dem dazugehörigenGrund und Boden,wenn
der Aufwuchs oder die Anlagen zu einem land-
und forstwirtschaftlichenBetriebsvermögengehö-
ren,

soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Grund und Boden oder der Veräußerung von
Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und
Bodenmit demdazugehörigenGrund und Boden
entstanden ist,

4. Gebäuden,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Grund und Boden, von Aufwuchs auf oder Anla-
gen im Grund und Boden mit dem dazugehörigen
Grund und Boden, von Gebäuden oder von
Anteilen an Kapitalgesellschaften entstanden ist,
oder

5. Anteilen an Kapitalgesellschaften,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Anteilen an Kapitalgesellschaftenentstandenist
und der Bundesminister für Wirtschaft im
Benehmen mit dem Bundesminister der Finanzen
und der von der Landesregierungbestimmten
Stelle bescheinigt hat, daß der Erwerb der
Anteile unter Berücksichtigung der Veräuße-
rung der Anteile volkswirtschaftlich besonders
förderungswürdig und geeignet ist, die Unter-
nehmensstruktur eines Wirtschaftszweigs zu
verbessern oder einer breiten Eigentumsstreu-
ung zu dienen.

Der Anschaffung oder Herstellung von Gebäuden
oderSchiffenstehtihre Erweiterung,ihr Ausbau oder
ihr Umbau gleich.Der Abzug ist in diesemFall nur
von demAufwand für die Erweiterung,den Ausbau
oder den Umbau der Gebäude oder Schiffe zulässig.

(2) Gewinn im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist der
Betrag,um den der Veräußerungspreisnach Abzug
derVeräußerungskostendenBuchwertübersteigt,mit
dem das veräußerte Wirtschaftsgut im Zeitpunkt der
Veräußerung anzusetzengewesenwäre.Buchwert ist
der Wert, mit dem ein Wirtschaftsgut nach $6 anzu-
setzenist,
(3)Soweit Steuerpflichtigeden Abzug nach Absatz

1 nicht vorgenommen haben, können sie im Wirt-
schaftsjahr der Veräußerung eine den steuerlichen
Gewinn minderndeRücklagebilden.Biszur Höhedie-
ser Rücklagekönnen sievon denAnschaffungs-oder
Herstellungskostender in Absatz 1Satz2 bezeichne-
ten Wirtschaftsgüter, die in den folgenden zwei Wirt-
schaftsjahren angeschafft oder hergestellt worden
sind, im Wirtschaftsjahr ihrer Anschaffung oder Her-
stellungeinenBetragabziehen;bei demAbzug gelten
die EinschränkungendesAbsatzes1Satz2Nr. 2bis 5



sowie Absatz 1Sätze3 und 4 entsprechend.Die Frist
von zwei Jahren verlängertsichbei neuhergestellten
Gebäuden und Schiffen auf vier Jahre, wenn mit ihrer
Herstellung vor demSchluß des zweitenauf die Bil-
dung der Rücklage folgenden Wirtschaftsjahrs begon-
nenworden ist.Die Rücklage ist in Höhe desabgezo-
genen Betragsgewinnerhöhend aufzulösen.Ist eine
RücklageamSchlußdeszweitenauf ihre Bildung fol-
genden Wirtschaftsjahrs noch vorhanden, so ist sie in
diesem Zeitpunkt gewinnerhöhend aufzulösen, soweit
nicht ein Abzug von den Herstellungskosten von
Gebäuden oder Schiffen in Betracht kommt, mit deren
Herstellung bis zu diesem Zeitpunkt begonnen wor-
den ist; ist die Rücklage am Schluß des vierten aufihre
Bildung folgenden Wirtschaftsjahrs noch vorhanden,
so ist sie in diesem Zeitpunkt gewinnerhöhend aufzu-
lösen.EineRücklageist nur zulässig,wenn in der han-
delsrechtlichen Jahresbilanz ein entsprechender Pas-
sivposten in mindestensgleicher Höhe ausgewiesen
wird.

(4)Voraussetzungfür die Anwendung der Absätze
1 und 3 ist, daß

1. der Steuerpflichtige den Gewinn nach $ 4 Abs. 1
oder $ 5 ermittelt,

2. die veräußerten Wirtschaftsgüter im Zeitpunkt der
Veräußerung mindestenssechsJahre ununterbro-
chen zum Anlagevermögen einer inländischen
Betriebstätte gehört haben; die Frist von sechs Jah-
ren entfällt für lebendes Inventar land- und forst-
wirtschaftlicher Betriebe,

3. die angeschafften oder hergestellten Wirtschafts-
güter zum Anlagevermögen einer inländischen
Betriebstätte gehören,

4. der bei der Veräußerung entstandeneGewinn bei
der Ermittlung des im Inland steuerpflichtigen
Gewinns nicht außer Ansatz bleibt und

5. der Abzug nach Absatz 1und die Bildung und Auf-
lösung der Rücklage nach Absatz 3in der Buchfüh-
rung verfolgt werden können.

Der Abzug nach den Absätzen 1 und 3 ist bei Wirt-
schaftsgütern, die zu einem land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieb gehören oder der selbständigen Arbeit
dienen, nicht zulässig, wenn der Gewinn bei der Ver-
äußerung von Wirtschaftsgütern eines Gewerbe-
betriebs entstanden ist.

(5) Ist von den Anschaffungs- oder Herstellungsko-
sten einesWirtschaftsgutsein Betragnach Absatz 1
odernachAbsatz 3abgezogenworden,sogilt der ver-
bleibende Betrag als Anschaffungs- oder Herstel-
lungskostendesWirtschaftsguts.

86c
Gewinn ausder Veräußerung von Grund und Boden,
Gebäuden sowie von Aufwuchs auf oder Anlagen im
Grund undBodenbeiderErmittlungdesGewinnsnach

8 4 Abs. 3 oder nach Durchschnittsätzen
(1)8$6b mit Ausnahme des$6b Abs. 4Nr. 1 ist mit

der folgenden Maßgabe entsprechend anzuwenden,
wenn der Gewinn nach $ 4 Abs. 3 oder die Einkünfte
aus Land- und Forstwirtschaft nach Durchschnittsät-
zen ermittelt werden:
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1. Der Abzug nach $ 6b Abs. 1 und 3 ist nur zulässig,
soweit der Gewinn entstanden ist bei der Veräuße-
rung von

Grund und Boden,
Gebäuden oder
Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden
mit dem dazugehörigenGrund und Boden,wenn
der Aufwuchs oder die Anlagen zu einem land-
und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehö-
ren.

2. Soweitnach$6b Abs.3eine Rücklagegebildetwer-
den kann, ist ihre Bildung als Betriebsausgabe
(Abzug) und ihre Auflösung als Betriebseinnahme
(Zuschlag) zu behandeln.

(2) Voraussetzung für die Anwendung des Ab-
satzes1 ist, daß die Wirtschaftsgüter, bei denen ein
Abzug von den Anschaffungs- oder Herstellungsko-
sten vorgenommen worden ist, in besondere, laufend
zu führendeVerzeichnisse aufgenommenwerden.In
den Verzeichnissen sind der Tag der Anschaffung
oder Herstellung, die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten,der Abzug nach$6bAbs. 1und 3in Ver-
bindung mit Absatz 1, die Absetzungen für Abnut-
zung,die Abschreibungensowie die Beträgenachzu-
weisen, die nach $ 6b Abs. 3 in Verbindung mit
Absatz1 Nr.2 als Betriebsausgaben(Abzug) oder
Betriebseinnahmen(Zuschlag)behandeltwordensind.

87
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung
(1)Bei Wirtschaftsgütern,deren Verwendung oder

Nutzung durch den Steuerpflichtigen zur Erzielung
von Einkünften sich erfahrungsgemäßauf einen Zeit-
raumvonmehralseinemJahr erstreckt,ist jeweilsfür
ein Jahr der Teil der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten abzusetzen, der bei gleichmäßiger Vertei-
lung dieser Kosten auf die Gesamtdauer der Verwen-
dung oder Nutzung auf ein Jahr entfällt (Absetzung
für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen). Die
Absetzung bemißt sich hierbei nach der betriebsge-
wöhnlichen Nutzungsdauer desWirtschaftsguts.Bei
beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens,bei denen es wirtschaftlich begründet ist, die
Absetzung für Abnutzung nach Maßgabe der Lei-
stung des Wirtschaftsguts vorzunehmen, kann der
SteuerpflichtigediesesVerfahren stattder Absetzung
für Abnutzung in gleichenJahresbeträgenanwenden,
wenn er den auf das einzelne Jahr entfallenden
Umfang der Leistung nachweist. Absetzungen für
außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche
Abnutzung sind zulässig.
(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlage-

vermögenskann der Steuerpflichtigestattder Abset-
zung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgendie
Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträ-
genbemessen.Die Absetzungfür Abnutzung in fallen-
den Jahresbeträgen kann nach einem unveränderli-
chen Hundertsatz vom jeweiligen Buchwert (Rest-
wert) vorgenommen werden; der dabei anzuwen-
dendeHundertsatzdarf höchstensdasZweieinhalbfa-
che des bei der Absetzung für Abnutzung in gleichen
Jahresbeträgenin BetrachtkommendenHundertsat-
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zesbetragenund 25vom Hundert nicht übersteigen.

rer Verfahren der Absetzung für Abnutzung in fallen-
den Jahresbeträgen zugelassen werden, wenn sich
danach für das erste Jahr der Nutzung und für die
erstendrei Jahre der Nutzung insgesamtnicht höhere
Absetzungen für Abnutzung als bei dem in Satz 2
bezeichneten Verfahren ergeben. Bei Wirtschaftsgü-
tern,beidenendieAbsetzungfür Abnutzung in fallen-
den Jahresbeträgen bemessen wird, sind Absetzungen
für außergewöhnlichetechnischeoderwirtschaftliche
Abnutzung nicht zulässig. Voraussetzung für die
Anwendung der Sätze 1 bis 4 ist, daß über die Wirt-
schaftsgüter, bei denen die Absetzung für Abnutzung
in fallenden Jahresbeträgen bemessen wird, durch
Rechtsverordnungzu bestimmendeAufzeichnungen
geführtwerden.

(3)Der Übergang von der Absetzung für Abnutzung
in fallenden Jahresbeträgen zur Absetzung für
Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen ist zulässig. In
diesemFall bemißtsichdie Absetzungfür Abnutzung
vom Zeitpunkt des Übergangs an nach dem dann noch
vorhandenen Restwert und der Restnutzungsdauer
deseinzelnenWirtschaftsguts.Der Übergangvon der
Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen
zur Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahres-
beträgen ist nicht zulässig.

(4) Bei Gebäuden sind abweichend von Absatz 1 als
Absetzung für Abnutzung die folgendenBeträgebis
zur vollen Absetzung abzuziehen:

1. beiGebäuden,die nachdem31.Dezember1924fer-
tiggestelltworden sind, jährlich 2 vom Hundert,

2. bei Gebäuden, die vor dem 1.Januar 1925 fertigge-
stellt worden sind, jährlich 25 vom Hundert

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.Beträgt
die tatsächliche Nutzungsdauer eines Gebäudes in
denFällen der Nummer 1wenigerals 50Jahre, in den
Fällen der Nummer 2weniger als 40 Jahre, so können
an Stelleder Absetzungen nach Satz 1die der tatsäch-
lichen Nutzungsdauer entsprechenden Absetzungen
für Abnutzung vorgenommenwerden.Die Vorschrift
desAbsatzes 1 letzterSatzbleibt unberührt.

(5) Bei Gebäuden, die vom Steuerpflichtigen herge-
stellt oder bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung
angeschafftworden sind, können abweichend von
Absatz 4 als Absetzung für Abnutzung die folgenden
Beträgeabgezogenwerden:
im Jahr der Fertigstellungoder Anschaffung und in
den folgenden 11 Jahren jeweils 3,5 vom Hundert,
in dendarauffolgenden20 Jahren

jeweils 2_ vom Hundert,
in den darauffolgenden18Jahren

jeweils 1 vom Hundert
der Herstellungskosten oder der Anschaffungskosten.
Im Fall der Anschaffung ist Satz I nur anzuwenden,
wenn der Hersteller für das veräußerte Gebäude
weder Absetzungenfür Abnutzung nach Satz 1 vor-
genommennoch erhöhte Absetzungenoder Sonder-
abschreibungen in Anspruch genommen hat.

(5a) Die Absätze 4 und 5 sind auf Gebäudeteile, die
selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter sind,
sowieaufEigentumswohnungenundaufim Teileigen-
tum stehende Räume entsprechend anzuwenden.

(6) Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen und
anderen Betrieben, die einen Verbrauch der Substanz
mit sich bringen, ist Absatz 1entsprechend anzuwen-
den; dabei sind Absetzungen nach Maßgabe des Sub-
stanzverzehrszulässig (Absetzung für Substanzver-
ringerung).

87a
Gemeinsame Vorschriften für erhöhte Absetzungen

und Sonderabschreibungen
(1)Werden in dem Zeitraum, in dem bei einem Wirt-

schaftsguterhöhteAbsetzungenoderSonderabschrei-
bungen in Anspruch genommen werden können
(Begünstigungszeitraum), nachträgliche Herstellungs-
kosten aufgewendet, so bemessen sich vom Jahr der
Entstehung der nachträglichen Herstellungskosten an
bis zum EndedesBegünstigungszeitraumsdie Abset-
zungen für Abnutzung, erhöhten Absetzungen und
Sonderabschreibungennach den um die nachträgli-
chen Herstellungskosten erhöhten Anschaffungs-
oder Herstellungskosten. Entsprechendes gilt für
nachträgliche Anschaffungskosten.

(2)Können bei einem Wirtschaftsgut erhöhte Abset-
zungen oder Sonderabschreibungen bereits für
Anzahlungen auf Anschaffungskostenoder für Teil-
herstellungskostenin Anspruch genommenwerden,
so sind die Vorschriften über erhöhte Absetzungen
und Sonderabschreibungenmit der Maßgabe anzu-
wenden,daßandieStelleder Anschaffungs-oderHer-
stellungskostendie Anzahlungen auf Anschaffungs-
kosten oder die Teilherstellungskosten und an die
Stelle des Jahres der Anschaffung oder Herstellung
das Jahr der Anzahlung oder Teilherstellung treten.
Nach Anschaffung oder Herstellung des Wirtschafts-
guts sind erhöhte Absetzungen oder Sonderabschrei-
bungen nur zulässig, soweit sie nicht bereits für
Anzahlungen auf Anschaffungskostenoder für Teil-
herstellungskostenin Anspruch genommenworden
sind. Anzahlungen auf Anschaffungskostensind im
Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung aufgewendet.
Werden Anzahlungen auf Anschaffungskosten durch
Hingabe eines Wechsels geleistet, so sind sie in dem
Zeitpunkt aufgewendet, indem dem Lieferanten durch
Diskontierungoder EinlösungdesWechselsdasGeld
tatsächlich zufließt. Entsprechendes gilt, wenn an
Stellevon Geld ein Scheckhingegebenwird.
(3) Bei Wirtschaftsgütern, bei denen erhöhte Abset-

zungen in Anspruch genommenwerden,müssenin
jedem Jahr des Begünstigungszeitraumsmindestens
Absetzungen in Höhe der Absetzungen für Abnut-
zung nach $ 7 Abs. i oder 4 berücksichtigt werden.

(4) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern, bei denen
Sonderabschreibungenin Anspruch genommenwer-
den, sind die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7
Abs. 1vorzunehmen.
(5) Liegen bei einem Wirtschaftsgut die Vorausset-

zungen für die Inanspruchnahme von erhöhten
Absetzungen oder Sonderabschreibungen auf Grund



mehrererVorschriften vor, so dürfen erhöhteAbset-
zungen oder Sonderabschreibungen nur auf Grund
einer dieser Vorschriften in Anspruch genommen
werden.

(6) Erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibun-
gen bei Wirtschaftsgütern, die zu einem Betriebsver-
mögen gehören, dürfen bei dem Betrieb nicht zur Ent-
stehung oder Erhöhung eines Verlustes führen.

(7) Erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibun-
gen sind bei der Prüfung, ob die in $ 141 Abs. 1 Nr. 4
und 5 der Abgabenordnung bezeichneten Buchfüh-
rungsgrenzenüberschrittensind,nicht zuberücksich-
tigen.

(8)IsteinWirtschaftsgutmehrerenBeteiligtenzuzu-
rechnen und sind die Voraussetzungenfür erhöhte
Absetzungenoder Sonderabschreibungennur beiein-
zelnen Beteiligten erfüllt, so dürfen die erhöhten
Absetzungen und Sonderabschreibungen nur anteilig
für diese Beteiligten vorgenommen werden. Die erhöh-
ten Absetzungenoder Sonderabschreibungendürfen
von den Beteiligten,bei denen die Voraussetzungen
dafür erfüllt sind,nur einheitlich vorgenommenwer-
den.

(9)Erhöhte Absetzungenoder Sonderabschreibun-
gensindbeiWirtschaftsgütern,die zueinemBetriebs-
vermögen gehören, nur zulässig, wenn sie in ein beson-
deres, laufend zu führendes Verzeichnis aufgenom-
menwerden,dasden Tag der Anschaffung oder Her-
stellung, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten,
die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und die
Höhe der jährlichen Absetzungen für Abnutzung,
erhöhten Absetzungen und Sonderabschreibungen
enthält. Das Verzeichnis braucht nicht geführt zu wer-
den, wenn diese Angaben aus der Buchführung
ersichtlich sind.

87b
Erhöhte Absetzungen für Einfamilienhäuser,
Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen
(1) Bei im Inland belegenen Einfamilienhäusern,

Zweifamilienhäusern und Eigentumswohnungen, die
zu mehr als 66?/3vom Hundert Wohnzwecken dienen,
kann abweichendvon $7Abs. 4und 5der Bauherr im
Jahr der Fertigstellungund in den siebenfolgenden
Jahren jeweilsbiszu5vomHundert derHerstellungs-
kosten oder ein Erwerber im Jahr der Anschaffung
und in den sieben folgenden Jahren jeweils bis zu 5
vom Hundert der Anschaffungskosten absetzen. Nach
Ablauf dieser acht Jahre sind als Absetzung für
Abnutzung bis zur vollen Absetzung jährlich 2,5vom
Hundert des Restwerts abzuziehen, $ 7 Abs. 4 Satz 2
gilt entsprechend.Übersteigendie Herstellungskosten
oder die Anschaffungskosten bei einem Einfamilien-
hausodereiner Eigentumswohnung150000Deutsche
Mark, bei einem Zweifamilienhaus 200000 Deutsche
Mark, bei einem Anteil an einem dieser Gebäude oder
einer Eigentumswohnungden entsprechendenTeil
von 150000DeutscheMark odervon 200000Deutsche
Mark, so ist auf den übersteigendenTeil der Herstel-
lungskostenoder der Anschaffungskosten$ 7 Abs. 4
anzuwenden. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der
Steuerpflichtige das Einfamilienhaus, Zweifamilien-
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haus, die Eigentumswohnung oder einen Anteil an
einem dieser Gebäude oder an einer Eigentumswoh-
nung
1. von seinemEhegattenanschafftund bei den Ehe-

gattendie Voraussetzungendes$26Abs. 1vorlie-
gen;

2. anschafft und im zeitlichen Zusammenhang mit der
Anschaffung an den Veräußerer ein Einfamilien-
haus,Zweifamilienhausoder eine Eigentumswoh-
nung oder einen Anteil an einem dieser Gebäude
oder an einer Eigentumswohnungveräußert;das
gilt auch, wenn das veräußerte Gebäude, die veräu-
Berte Eigentumswohnung oder der veräußerte
Anteil demEhegattendes Steuerpflichtigenzuzu-
rechnenwar und bei den Ehegattenim Zeitpunkt
der Anschaffung und im Zeitpunkt der Veräuße-
rung die Voraussetzungen des $26 Abs. 1 vorlie-
gen;

3. nach einer früheren Veräußerung durch ihn wie-
der anschafft; das gilt auch, wenn das Gebäude, die
Eigentumswohnungoder der Anteil im Zeitpunkt
der früherenVeräußerungdemEhegattendesSteu-
erpflichtigenzuzurechnenwar undbeidenEhegat-
ten die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 vorliegen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Herstellungsko-
sten, die für Ausbauten und Erweiterungen an einem
Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder an einer
Eigentumswohnung aufgewendet worden sind, wenn
das Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder die
Eigentumswohnung vor dem 1. Januar 1964 fertigge-
stellt und nicht nach dem 31. Dezember 1976 ange-
schafftworden ist.Weitere Voraussetzungist,daßdas
Gebäudeoderdie Eigentumswohnungim Inland bele-
gen ist und die ausgebauten oder neu hergestellten
Gebäudeteilezu mehr als 80 vom Hundert Wohn-
zweckendienen.Nach Ablauf desZeitraums,in dem
nachSatz 1erhöhteAbsetzungenvorgenommenwer-
den können,ist der Restwertden Anschaffungs-oder
HerstellungskostendesGebäudesoder deman deren
Stelle tretenden Wert hinzuzurechnen; die weiteren
Absetzungenfür Abnutzung sind einheitlich für das
gesamteGebäudenachdemsichhiernachergebenden
Betragund demfür dasGebäudemaßgebendenHun-
dertsatzzu bemessen.
(3) Der Bauherr kann erhöhte Absetzungen, die er

im Jahr der Fertigstellungund in den zwei folgenden
Jahren nicht ausgenutzt hat, bis zum Ende des dritten
auf das Jahr der Fertigstellung folgenden Jahres nach-
holen.NachträglicheHerstellungskosten,die bis zum
Ende des dritten auf das Jahr der Fertigstellung fol-
genden Jahres entstehen, können abweichend von$ 7a
Abs. 1 vom Jahr ihrer Entstehungan so behandelt
werden, als wären sie bereits im ersten Jahr des
Begünstigungszeitraumsentstanden.Die Sätze1und 2
gelten für den Erwerber eines Einfamilienhauses,
eines Zweifamilienhausesoder einer Eigentumswoh-
nungundbei Ausbautenund Erweiterungenim Sinne
desAbsatzes 2 entsprechend.
(4) Zum Gebäude gehörendeGaragen sind ohne

Rücksicht auf ihre tatsächliche Nutzung als Wohn-
zwecken dienend zu behandeln, soweit in ihnen nicht
mehr als ein Personenkraftwagen für jede in dem
Gebäudebefindliche Wohnung untergestelltwerden
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kann.Räumefür die UnterstellungweitererKraftwa-
gen sind stets als nicht Wohnzwecken dienend zu
behandeln.
{5)Erhöhte Absetzungen nach den Absätzen 1 und

2 kann der Steuerpflichtigenur für ein Einfamilien-
haus oder für ein Zweifamilienhaus oder für eine
Eigentumswohnungoder für den Ausbau oder die
Erweiterung eines Einfamilienhauses, eines Zweifami-
lienhauses oder einer Eigentumswohnung in
Anspruch nehmen. Ehegatten, bei denen die Voraus-
setzungendes$ 26 Abs. 1 vorliegen,können erhöhte
Absetzungennach den Absätzen 1 und 2 für insge-
samt zwei der in Satz 1 bezeichneten Gebäude, Eigen-
tumswohnungen, Ausbauten oder Erweiterungen in
Anspruch nehmen.Den erhöhtenAbsetzungennach
den Absätzen 1und 2 stehendie erhöhtenAbsetzun-
gennach$7b in der jeweiligenFassungab Inkrafttre-
tendesGesetzesvom 16.Juni 1964(BGBl.15.353)und
nach $ 15 Abs. 1bis 4 des Berlinförderungsgesetzes in
der Fassungdes Gesetzesvom 11.Juli 1977(BGBl. I
5.1213)gleich.Ist das Einfamilienhaus,dasZweifami-
lienhaus oder die Eigentumswohnung (Erstobjekt)
dem Steuerpflichtigen nicht bis zum Ablauf des
Begünstigungszeitraumszuzurechnen, so kann der
Steuerpflichtigeabweichendvon den Sätzen 1 bis 3
erhöhteAbsetzungenbeieinemweiterenEinfamilien-
haus, Zweifamilienhaus oder einer weiteren Eigen-
tumswohnungim Sinne desAbsatzes 1Satz 1(Folge-
objekt) in Anspruch nehmen, wenn er das Folgeobjekt
innerhalb eines Zeitraumsvon zwei Jahren vor und
drei Jahren nach Ablauf des Veranlagungszeitraums,
in demihm dasErstobjektletztmalszugerechnetwor-
denist,anschafftoderherstellt;entsprechendesgiltbei
einem Ausbau oder einer Erweiterung eines Einfami-
lienhauses,Zweifamilienhausoder einer Eigentums-
wohnung.Im Fall desSatzes4 ist der Begünstigungs-
zeitraum für das Folgeobjekt um die Anzahl der Ver-
anlagungszeiträumezu kürzen, in denendas Erstob-
jekt dem Steuerpflichtigen zugerechnetworden ist;
hatder SteuerpflichtigedasFolgeobjektin einemVer-
anlagungszeitraum,in dem ihm das Erstobjekt noch
zuzurechnen ist, hergestellt oder angeschafft oder
einen Ausbau oder eine Erweiterung vorgenommen,
so beginnt der Begünstigungszeitraum für das Folge-
objektabweichendvon Absatz 1mit Ablauf desVer-
anlagungszeitraums,in.demdas ErstobjektdemSteu-
erpflichtigen letztmalszugerechnetworden ist.
(6) Ist ein Einfamilienhaus, ein Zweifamilienhaus

odereineEigentumswohnungmehrerenSteuerpflich-
tigen zuzurechnen,so ist Absatz 5 mit der Maßgabe
anzuwenden,daßder Anteil desSteuerpflichtigenan
einem dieser Gebäude oder an einer Eigentumswoh-
nung einem Einfamilienhaus, einem Zweifamilien-
haus oder einer Eigentumswohnunggleichsteht;ent-
sprechendesgilt bei dem Ausbau oder der Erweite-
rung von Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern
oder Eigentumswohnungen, die mehreren Steuer-
pflichtigen zuzurechnen sind. Satz 1 ist nicht anzu-
wenden, wenn ein Einfamilienhaus, ein Zweifamilien-
haus oder eine Eigentumswohnung ausschließlich
dem Steuerpflichtigen und seinem Ehegatten zuzu-
rechnenist und bei den Ehegattendie Voraussetzun-
gendes$ 26Abs. 1vorliegen.
(7)Der Bauherr von Kaufeigenheimen, Trägerklein-

siedlungen und Kaufeigentumswohnungen kann

abweichendvon Absatz 5 für alle von ihm erstellten
Kaufeigenheime,Trägerkleinsiedlungenund Kaufei-
gentumswohnungenim Jahr der Fertigstellungund
im folgendenJahr erhöhteAbsetzungenbis zu jeweils
5 vom Hundert vornehmen.

(8) Bei Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern
und Eigentumswohnungen,die nach dem31.Dezem-
ber 1976undvor dem15.Juli 1977angeschafftworden
sind,gilt folgendes:
1. Anstelle der Absätze 1,3 und 5 können die Vor-

schriftendes$7b in denbisherigenFassungenoder
des$ 54weiter angewendetwerden.

2. Absatz 2 ist mit der Maßgabeanzuwenden,daßan
die Stelle des31.Dezember1976der 15.Juli 1977
tritt. Hat der Erwerber erhöhteAbsetzungennach
Absatz 1in Anspruch genommen,istAbsatz 2nicht
anzuwenden. .

8 7c
FörderungdesWohnungsbaues

(1)Steuerpflichtige,die denGewinn aufGrund ord-
nungsmäßigerBuchführungnach$4 Abs. 1odernach
$5 ermitteln,könnenbei unverzinslichen,in gleichen
JahresbeträgenzutilgendenDarlehen,dieausMitteln
desBetriebszur FörderungdesBauesvonWohnungen
gegeben werden, 25 vom Hundert des nach Absatz 3
berücksichtigungsfähigen Gesamtbetrags der im
Wirtschaftsjahr gegebenenDarlehen außerhalb der
Bilanz vom Gewinn abziehen. Das gilt auch, wenn die
Hingabeder Darlehennicht durch denBetriebveran-
laßt worden ist. Die Darlehen sind in der Bilanz mit
demWert anzusetzen,der sich nach Abzug von Zwi-
schenzinsenunterBerücksichtigungvon Zinseszinsen
vom Nennbetrag der Darlehen ergibt.Dabei ist von
einem Zinssatz von höchstens 5,5vom Hundert auszu-
gehen.

(2) Voraussetzung für die Anwendung des Ab-
satzes 1 ist, daß die Darlehen

1. eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren haben,
2. nachdem31.Dezember1954undvor dem1.Januar

1962an einen Bauherrn gegebenwerden,
3. von dem Bauherrn unverzüglich und unmittelbar

zur nachstelligen Finanzierung oder Restfinanzie-
rung desBauesvon Wohnungen im Sinne des$39
oder des $ 82 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes
(Wohnungsbau-und Familienheimgesetz)in derim
BundesgesetzblattTeil II, Gliederungsnummer
2330-2,veröffentlichtenbereinigtenFassung
a) in Eigenheimen, Kaufeigenheimen,Kleinsied-

lungen oder als Wohnungen (Eigentumswoh-
nungen) im Sinne des Ersten Teils des Woh-
nungseigentumsgesetzes oder

b) durch Wiederaufbau von durch Kriegseinwir-
kung ganzoder teilweise zerstörtenGebäuden

verwendet werden und
4. weder unmittelbar noch mittelbar in wirtschattli-

chem Zusammenhangmit der Aufnahme eines
Kredits stehen.



(3)Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn die Darlehen
7000 DeutscheMark für jede geförderteWohnung
nicht übersteigen.Bei Darlehen,die zur Finanzierung
des Baues von Wohnungen in Eigenheimen, Kaufei-
genheimen, Kleinsiedlungen oder von Wohnungen
(Eigentumswohnungen)im SinnedesErstenTeils des
Wohnungseigentumsgesetzes verwendet werden,
erhöht sich dieser Betragauf 10000DeutscheMark.
BeiEigenheimen,Kaufeigenheimenund Kleinsiedlun-
genmit zwei Wohnungen gilt dieseErhöhungnur für
Darlehenzur FinanzierungeinerderbeidenWohnun-
gen. Die Darlehen dürfen bei der Ermittlung des nach
Absatz 1 vom Gewinn abzuziehendenBetragsnur
insoweit berücksichtigt werden, als sie 30 vom Hun-
dert des Gewinns aus dem Betrieb nicht übersteigen,
aus dessen Mitteln die Darlehen gegebenworden sind.
Das gilt nicht, wenn diese Wohnungen für Arbeitneh-
mer desSteuerpflichtigenerrichtet werden.
(4) Zum Nachweis der in Absatz 2 Nr. 3 und in

Absatz 3 Sätze 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen
ist eine Bescheinigungder nach$95Abs. 1desZwei-
tenWohnungsbaugesetzesbestimmtenStellevorzule-
gen.
(5)Wird ein Darlehen im Sinne des Absatzes 1wäh-

rend der Laufzeit über die Tilgungsbeträge hinaus
zurückgezahlt oder innerhalb von zehn Jahren nach
der Hingabe abgetreten,so ist zum Zweck der Nach-
versteuerung im Wirtschaftsjahr oder Kalenderjahr
der Rückzahlung oder Abtretung der nach Absatz 1
abgezogeneBetragaußerhalbder Bilanz demGewinn
hinzuzurechnen.

87d
Erhöhte Absetzungen für Wirtschaftsgüter,

die dem Umweltschutz dienen
(1) Bei abnutzbaren beweglichen und unbewegli-

chen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, bei
denen die Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen
und die nach dem 31.Dezember1974und vor dem
1.Januar 1981angeschafftoder hergestelltworden
sind,können abweichendvon $ 7 im Wirtschaftsjahr
der AnschaffungoderHerstellungbis zu60vomHun-
dert und in den folgenden Wirtschaftsjahren bis zur
vollen Absetzung jeweils bis zu 10vom Hundert der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten abgesetzt
werden. Nicht in Anspruch genommene erhöhte
Absetzungen können nachgeholt werden; dabei kön-
nen nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten abweichend von $ 7a Abs. 1 so behandelt wer-
den,alswärensieim Wirtschaftsjahrder Anschaffung
oder Herstellung entstanden.

(2) Die erhöhten Absetzungen nach Absatz 1 kön-
nen nur in Anspruch genommen werden, wenn

1. die Wirtschaftsgüter in einem im Inland belegenen
BetriebdesSteuerpflichtigenunmittelbarund aus-
schließlich oder fast ausschließlich dem Umwelt-
schutz dienen und

2. die von der Landesregierung bestimmte Stelle
bescheinigt,daß
a) die Wirtschaftsgüter zu dem in Nummer 1

bezeichneten Zweck bestimmt und geeignet sind
und
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b) die Anschaffung oder Herstellung der Wirt-
schaftsgüter im öffentlichen Interesse erforder-
lich ist.

(3) Die Wirtschaftsgüter dienen dem Umweltschutz,
wenn sie dazu verwendet werden,

1. a) den Anfall von Abwasser oder
b) Schädigungendurch Abwasser oder
c) Verunreinigungen der Gewässer durch andere

Stoffe als Abwasser oder
d) Verunreinigungen der Luft oder
e) Lärm oder Erschütterungen
zu verhindern, zu beseitigen oder zu verringern
oder

2. Abfälle nach den Grundsätzen des Abfallbeseiti-
gungsgesetzes zu beseitigen.

(4)Die Absätze 1bis 3 sind aufnachdem31.Dezem-
ber 1974und vor dem 1. Januar 1981entstehende
nachträgliche Herstellungskosten bei Wirtschaftsgü-
tern,diedem Umweltschutzdienenunddie vor dem1.
Januar 1975angeschafft oder hergestellt worden sind,
mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß im
Wirtschaftsjahr der Fertigstellungder nachträglichen
Herstellungsarbeiten erhöhte Absetzungen bis zur
vollen Höhe der nachträglichen Herstellungskosten
vorgenommenwerdenkönnen.Dasgleichegilt,wenn
bei Wirtschaftsgütern,die nicht dem Umweltschutz
dienen, nachträgliche Herstellungskosten dadurch
entstehen, daß ausschließlich aus Gründen des
UmweltschutzesVeränderungenvorgenommenwer-
den.NachträglicheHerstellungskosten,bei denendie
erhöhten Absetzungen nach Satz 1 in Anspruch
genommen werden, scheiden für die Anwendung der
88 79, 82 und 82e der Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnungaus.
(5) Die erhöhten Absetzungen nach Absatz 1 kön-

nenbereitsfür Anzahlungen auf Anschaffungskosten
und für Teilherstellungskostenin Anspruch genom-
menwerden.87aAbs.2 istmitderMaßgabeanzuwen-
den, daß die Summeder erhöhten Absetzungen 60
vom Hundert der bis zum Ende des jeweiligen Wirt-
schaftsjahrsinsgesamtaufgewendetenAnzahlungen
oder Teilherstellungskosten nicht übersteigendarf.
Satz 1 gilt in den Fällen des Absatzes 4 sinngemäß.

(6)Die erhöhtenAbsetzungen'nachdenAbsätzen 1
bis 5 werden unter der Bedingunggewährt,daß die
VoraussetzungdesAbsatzes2 Nr. 1
1. in denFällen desAbsatzes1mindestensfünf Jahre
- nach der Anschaffung oder Herstellung der Wirt-
schaftsgüter,

2. inden Fällen desAbsatzes4Satz1mindestensfünf
Jahre nach Beendigung der nachträglichen Her-
stellungsarbeiten

erfüllt wird.

(?) Steuerpflichtige, die nach dem 31.Dezember 1974
und vor dem 1. Januar 1981durch Hingabe eines
Zuschusseszur Finanzierung der Anschaffungs-oder
Herstellungskostenvon abnutzbarenWirtschaftsgü-
tern im SinnedesAbsatzes2ein Rechtauf Mitbenut-
zung dieser Wirtschaftsgüter erwerben,können bei



diesem Recht abweichend von $ 7 erhöhte Absetzun-
gen nach MaßgabedesAbsatzes 1oder 4 Satz 1vor-
nehmen. Die erhöhten Absetzungen können nur in
Anspruch genommenwerden,wenn der Empfänger
1. den Zuschuß unverzüglich und unmittelbar zur

Finanzierung der Anschaffung oder Herstellung
derWirtschaftsgüteroderder nachträglichenHer-
stellungsarbeitenbei den Wirtschaftsgütern ver-
wendetund

2. demSteuerpflichtigenbestätigt,daßdie Vorausset-
zungder Nummer 1vorliegt und daß für dieWirt-
schaftsgüteroder die nachträglichenHerstellungs-
arbeiten eine Bescheinigungnach Absatz 2 Nr. 2
erteilt ist.

Absatz 6 gilt sinngemäß.
(8)Die erhöhtenAbsetzungennachdenAbsätzen 1

bis 7 können für Wirtschaftsgüternicht in Anspruch
genommenwerden, die in nach dem 31. Dezember
1974 errichteten Betrieben oder Betriebstätten ver-
wendetwerden.Die Verlagerung von Betriebenoder
Betriebstättengilt nicht als Errichtung im Sinne des
Satzes 1, wenn die in Absatz 2 Nr. 2 bezeichnete
Behörde bestätigt, daß die Verlagerung im öffentlichen
Interesseaus Gründen desUmweltschutzeserforder-
lich ist.

g7e
Bewertungsfreiheitfür Fabrikgebäude,Lagerhäuser

und landwirtschaftliche Betriebsgebäude
(1)Steuerpflichtige,die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur
Inanspruchnahmevon Rechtenund Vergünstigun-
genberechtigtsind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,
Weltanschauung oder politischer Gegnerschaft
gegen den Nationalsozialismus verfolgt worden
sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlageverloren haben und
den Gewinn nach $ 5 ermitteln, können bei Gebäuden,
die im eigenen gewerblichen Betrieb unmittelbar

a) der Fertigungoder
b) der Bearbeitungvon zumAbsatz bestimmtenWirt-

schaftsgüternoder
c) derWiederherstellungvonWirtschaftsgüternoder
d) ausschließlich der Lagerung von Waren, die zum

Absatz anWiederverkäufer bestimmtsindoderfür
fremdeRechnunggelagertwerden,

dienen und nach dem31.Dezember1951hergestellt
worden sind, neben den nach $ 7 Abs. 4 von den Her-
stellungskosten zu bemessenden Absetzungen für
Abnutzung imWirtschaftsjahrderHerstellungund in
dem darauffolgenden Wirtschaftsjahr bis zu je 10vom
Hundert der Herstellungskostenabschreiben.In den
folgenden Wirtschaftsjahren bemessen sich die Abset-
zungen für Abnutzung nach dem Restwert und dem
nach $ 7 Abs. 4 unter Berücksichtigungder Restnut-
zungsdauerdesGebäudesmaßgebendenHundertsatz.
Den Herstellungskosten eines Gebäudes werden
die Aufwendungen gleichgestellt, die nach dem

31.Dezember 1951zum Wiederaufbau eines durch
Kriegseinwirkung ganzoder teilweisezerstörtenGe-
bäudesgemächtwerden,wenn diesesGebäudeohne
den Wiederaufbau nicht oder nicht mehr voll zu
einemder in Satz 1bezeichnetenZweckeverwendet
werden kann.

(2) Absatz 1 ist entsprechendanwendbar auf die
Herstellungskostenvon land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebsgebäudenund auf die Aufwendungen
zumWiederaufbauvondurchKriegseinwirkung ganz
oder teilweise zerstörtenland- und forstwirtschaftli-
chen Betriebsgebäuden,wenn der Gewinn aus Land-
und Forstwirtschaftnach$ 4 Abs. 1ermitteltwird.

(3) Bei nach dem 31.Dezember1966hergestellten
GebäudenkönnendieAbschreibungennachAbsatz 1
oder Absatz 2 nur in Anspruch genommenwerden,
wenn die Gebäudevom Steuerpflichtigenvor Ablauf
des zehntenKalenderjahrs seit der erstmaligenAuf-
nahme einer gewerblichen oder land- und forstwirt-
schaftlichen Tätigkeit im Geltungsbereich dieses
Gesetzeshergestelltworden sind. Für Gebäude,die
vom Steuerpflichtigennach Ablauf des20.Kalender-
jahrs seitder erstmaligenBegründungeinesWohnsit-
zes oder gewöhnlichen Aufenthalts im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes,frühestens jedoch seit dem
1.Januar 1950,hergestelltwerden,sind Abschreibun-
gen nach Absatz 1oder Absatz 2 nicht zulässig.

871
Bewertungsfreiheitfür abnutzbareWirtschaftsgüter
desAnlagevermögensprivater Krankenhäuser
{1)Steuerpflichtige,die im Inland ein privatesKran-

kenhausbetreiben,können unter den Voraussetzun-
gendesAbsatzes2beiabnutzbarenWirtschaftsgütern
des Anlagevermögens,die dem BetriebdiesesKran-
kenhausesdienen,im Jahr der AnschaffungoderHer-
stellungund in den vier folgendenJahren nebenden
Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 Abs. 1 oder 4
Abschreibungen vornehmen, und zwar

1. bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagever-
mögensbis zur Höhe von insgesamt50vom Hun-
dert,

2. bei unbeweglichenWirtschaftsgüterndesAnlage-
vermögensbis zur Höhe von insgesamt30 vom
Hundert

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.In den
folgendenJahren bemessensich die Absetzungenfür
Abnutzung bei beweglichenWirtschaftsgütern nach
demRestwertundder Restnutzungsdauer,bei Gebäu-
dennachdemRestwertunddemnach$ 7Abs.4unter
Berücksichtigungder Restnutzungsdauermaßgeben-
den Hundertsatz.

(2)Die Abschreibungennach Absatz 1können nur
in Anspruch genommenwerden,wennbeidempriva-
tenKrankenhaus im Jahr der Anschaffungoder Her-
stellung der Wirtschaftsgüterund im Jahr der Inan-
spruchnahme der Abschreibungen die in $ 67 Abs.1
oder 2der AbgabenordnungbezeichnetenVorausset-
zungenerfüllt sind.



(3) Die Abschreibungen nach Absatz 1 können
bereitsfür Anzahlungen aufAnschaffungskostenund
für Teilherstellungskosten in Anspruch genommen
werden.

4.ÜberschußderEinnahmen
über die Werbungskosten

88
Einnahmen

(1)Einnahmensind alleGüter,die in Geld oderGel-
deswertbestehenund demSteuerpflichtigenim Rah-
meneiner der Einkunftsartendes$ 2 Abs. 1Nr. 4 bis
7 zufließen.
(2) Einnahmen,die nicht in Geld bestehen(Woh-

nung,Kost,Waren und sonstigeSachbezüge),sind mit
den üblichenMittelpreisen desVerbrauchsortsanzu-
setzen. Bei Arbeitnehmern, für deren Sachbezüge
durch Rechtsverordnungnach$ 17Nr. 3 desVierten
Buches SozialgesetzbuchWerte bestimmt worden
sind, sind dieseWerte maßgebend.

89
Werbungskosten

(1) Werbungskosten sind Aufwendungen zur
Erwerbung,Sicherungund Erhaltungder Einnahmen.
Sie sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie
erwachsensind.Werbungskostensind auch
1. Schuldzinsenund auf besonderenVerpflichtungs-

gründen beruhendeRentenund dauernde Lasten,
soweit sie mit einer Einkunftsart in wirtschattli-
chemZusammenhangstehen.Bei Leibrentenkann
nur der Anteil abgezogenwerden,der sich ausder
in $ 22 Nr. 1 Buchstabea aufgeführten Tabelle
ergibt;in denFällen des$22Nr. 1Buchstabea letz-
ter Satz kann nur der Anteil, der nach der in dieser
Vorschrift vorgesehenen Rechtsverordnung zu
ermitteln ist, abgezogen werden,

2. Steuern vom Grundbesitz, sonstige öffentliche
AbgabenundVersicherungsbeiträge,soweitsolche
Ausgabensich auf Gebäudeoder auf Gegenstände
beziehen,die dem Steuerpflichtigenzur Einnah-
meerzielung dienen;

3. BeiträgezuBerufsständenundsonstigenBerufsver-
bänden, deren Zweck nicht auf einen wirtschattli-
chenGeschäftsbetriebgerichtetist;

4. Aufwendungen des Arbeitnehmers für Fahrten
zwischenWohnung und Arbeitsstätte.Bei Fahrten
mit einemeigenenKraftfahrzeugwerdendie Auf-
wendungen für jeden Arbeitstag, an dem das Kraft-
fahrzeug benutzt wird, nur in Höhe der folgenden
Pauschbeträgeanerkannt:
a) bei Benutzung eines Kraftwagens

0,36 Deutsche Mark,
b) bei BenutzungeinesMotorrads .

oder Motorrollers 0,16DeutscheMark
für jeden Kilometer, den die Wohnung von der
Arbeitsstätteentferntliegt;für die Bestimmungder
Entfernungistdie kürzestebenutzbareStraßenver-
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bindungmaßgebend.Wird demArbeitnehmervom
Arbeitgeber für Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte ein Kraftfahrzeug zur Verfügung
gestellt, so kann der Arbeitnehmer höchstens die in
Satz 2 bezeichnetenBeträgegeltendmachen;

5. notwendige Mehraufwendungen, die einem
Arbeitnehmer wegeneiner ausberuflichemAnlaß
begründetendoppelten Haushaltsführung entste-
hen, und zwar unabhängig davon, aus welchen
Gründen die doppelteHaushaltsführungbeibehal-
tenwird. EinedoppelteHaushaltsführungliegtvor,
wenn der Arbeitnehmer außerhalb des Ortes, in
demereinen eigenenHausstandunterhält,beschäf-
tigt ist und auchamBeschäftigungsortwohnt.Auf-
wendungen für Fahrten vom Beschäftigungsort
zumOrt deseigenenHausstandsundzurück (Fami-
lienheimfahrten)könnenjeweilsnur für eineFami-
lienheimfahrt wöchentlich als Werbungskosten
abgezogenwerden. Bei Familienheimfahrten mit
eigenemKraftfahrzeug ist je Kilometer der Entier-
nung zwischen dem Ort des eigenen Hausstands
und demBeschäftigungsortNummer 4 Satz2 ent-
sprechend anzuwenden. Bei Familienheimfahrten
mit einemvomArbeitgeber zur Verfügung gestell-
ten Kraftfahrzeug ist Nummer 4 Satz 3 entspre-
chend anzuwenden;

6. Aufwendungen für Arbeitsmittel (Werkzeugeund
Berufskleidung);

7. Absetzungenfür Abnutzung und für Substanzver-
ringerung ($7 Abs. 1,4,5 und 6,$$7b,54).
(2)Abweichend von Absatz I Nr.4 Satz2 und3 und

Nr. 5 Satz 4 und 5 werden
1. bei Körperbehinderten, deren Minderung der

Erwerbsfähigkeit mindestens 70 vom Hundert
beträgt,

2. bei Körperbehinderten, deren Minderung der
Erwerbsfähigkeit weniger als 70 vom Hundert, aber
mindestens50vomHundert beträgtunddie erheb-
lich gehbehindertsind, '

für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
und für Familienheimfahrtenauf Antrag die tatsäch-
lichen Aufwendungen abgezogen.Die Voraussetzun-
genderNummern 1und 2sind durch amtlicheUnter-
lagennachzuweisen.
(3)Absatz 1Nr. 4und 5und Absatz 2geltenbei den

Einkunftsartenim Sinne des$2 Abs. 1Nr. 5bis 7 ent-
sprechend.
(4)Für die Anerkennung von Mehraufwendungen

für Verpflegung als Werbungskosten können durch
Rechtsverordnungder Bundesregierungmit Zustim-
mung des BundesratesHöchstbeträgebestimmtwer-
den; diese Höchstbeträge dürfen 140vom Hundert der
pauschalenTagegeldbeträgedes Bundesreisekosten-
gesetzesnicht überschreiten.

89a
Pauschbeträgefür Werbungskosten

Für Werbungskosten sind bei der Ermittlung der
Einkünfte die folgenden Pauschbeträgeabzuziehen,
wenn nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen
werden:



1. von den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit:
ein Pauschbetragvon 564DeutscheMark;

2. von den Einnahmenaus Kapitalvermögen:
ein Pauschbetrag von 100 Deutsche Mark;
bei Ehegatten, die nach 8826,26b zusammen veran-
lagt werden, erhöht sich dieser Pauschbetragauf
insgesamt 200 Deutsche Mark;

3. von den Einnahmen im Sinne des$ 22 Nr. 1undla:
ein Pauschbetrag von insgesamt 200 Deutsche
Mark.

Die Pauschbeträgedürfen im Fall der Nummer 1nur
bis zur Höhe der um die Freibeträge nach $ 19 Abs. 2
bis 4 geminderten Einnahmen, in den Fällen der Num-
mern 2 und 3 nur bis zur Höhe der Einnahmenabge-
zogen werden.

4 a. Umsatzsteuerrechtlicher Vorsteuerabzug

$9b
(1)Der Vorsteuerbetrag nach $ 15des Umsatzsteuer-

gesetzesvom29.Mai 1967(BGBl.1S.545)gehört,soweit
erbeiderUmsatzsteuerabgezogenwerdenkann,nicht
zu den Anschaffungs- oder Herstellungskostendes
Wirtschaftsguts, auf dessen Anschaffung oder Her-
stellung er entfällt. Der Teil des Vorsteuerbetrags, der
nicht abgezogen werden kann, braucht den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskostendes Wirtschaftsguts,
auf dessenAnschaffung oder Herstellung der Vor-
steuerbetragentfällt,nicht zugerechnetzu werden,
1. wenn er 25 vom Hundert des Vorsteuerbetrags und

500DeutscheMark nicht übersteigt,oder
2. wenn diezum Ausschluß vom Vorsteuerabzug füh-

renden Umsätze nicht mehr als 3 vom Hundert des
Gesamtumsatzes betragen.

(2)Wird der Vorsteuerabzugnach $ 15Abs. 7 und
Abs. 8 Nr. 3 oder Nr. 4 oder $ 15a des Umsatzsteuer-
gesetzes berichtigt, so sind die Mehrbeträge als
Betriebseinnahmen oder Einnahmen, die Minderbe-
träge als Betriebsausgaben oder Werbungskosten zu
behandeln;die Anschaffungs- oder Herstellungsko-
stenbleibenunberührt.
(3)Die Umsatzsteuerfür den Selbstverbrauchnach

830desUmsatzsteuergesetzesgehörtzudenAnschaf-
fungs- oder Herstellungskosten des Wirtschaftsguts,
auf dessenSelbstverbrauchsie entfällt.

5. Sonderausgaben
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(1)Sonderausgabensinddie folgendenAufwendun-

gen, wenn sie weder Betriebsausgabennoch Wer-
bungskosten sind:

1. Unterhaltsleistungen an den geschiedenenoder
dauernd getrennt lebenden unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtigenEhegatten,wenn der Geber
dies mit Zustimmung des Empfängersbeantragt.
Eine Rücknahme des Antrags oder der Zustim-
mung ist nicht zulässig.Das gilt auch, wenn der

Antrag zum Zweck der Eintragung eines Freibe-
trags auf der Lohnsteuerkarte oder der Festsetzung
von Einkommensteuer-Vorauszahlungen gestellt
worden ist.Die Unterhaltsleistungenkönnenbis zu
9000 Deutsche Mark im Kalenderjahr abgezogen
werden.Entsprechendesgilt auchfür Unterhaltslei-
stungenin denFällenderNichtigkeit oderder Auf-
hebung der Ehe;

la. auf besonderen Verpflichtungsgründen beru-
hende Renten und dauernde Lasten, die nicht mit
Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang
stehen, die bei der Veranlagung außer Betracht
bleiben. Bei Leibrenten kann nur der Anteil abgezo-
gen werden, der sich aus der in$ 22 Nr. 1Buchstabe
a aufgeführtenTabelleergibt;in denFällen des$22
Nr. 1 Buchstabe a letzter Satz kann nur der Anteil,
der nach der in dieser Vorschrift vorgesehenen
Rechtsverordnungzu ermittelnist,abgezogenwer-
den;

versicherungen, zu den gesetzlichen Rentenver-
sicherungen und an die Bundesanstalt für
Arbeit;

b) Beiträgezu den folgendenVersicherungen auf
den Erlebens-oder Todesfall:
aa) Risikoversicherungen, die nur für den

Todesfall eine Leistung vorsehen,
bb) Rentenversicherungenohne Kapitalwahl-

recht,
cc) Rentenversicherungen mit Kapitalwahl-

recht gegen laufende Beitragsleistung, wenn
dasKapitalwahlrecht nicht vor Ablauf von
zwölf Jahren seit Vertragsabschlußausge-
übt werden kann,

dd) KapitalversicherungengegenlaufendeBei-
tragsleistung mit Sparanteil, wenn der Ver-
trag für die Dauer von mindestenszwölf
Jahren abgeschlossenworden ist.

Fondsgebundene Lebensversicherungen sind aus-
geschlossen;

darlehen. Baudarlehen sind auch Darlehen, die zum
Erwerb von Wohnbesitz im Sinne des $ 12a des
Zweiten Wohnungsbaugesetzes bestimmt sind. Bei-
träge,die nach Ablauf von vier Jahren seit Ver-
tragsabschlußgeleistetwerden, können nur inso-
weit abgezogenwerden,als siedasEineinhalbfache
des durchschnittlichen Jahresbetrags der in den
ersten vier Jahren geleisteten Beiträge im Veranla-
gungszeitraum nicht übersteigen;

gleichsgesetzesabzugsfähigenTeile der Vermö-
gensabgabe,der Hypothekengewinnabgabeund
der Kreditgewinnabgabe;

Berufsausbildung oder seine Weiterbildung in
einemnicht ausgeübtenBerufbis zu 900Deutsche



Mark im Kalenderjahr. Dieser Betrag erhöht sich
auf 1200DeutscheMark, wennder Steuerpflichtige
wegen der Ausbildung oder Weiterbildung außer-
halb des Orts untergebrachtist, in dem er einen
eigenen Hausstand unterhält. Die Sätze 1und 2 gel-
ten entsprechend, wenn dem Steuerpflichtigen
Aufwendungen für eine Berufsausbildung oder
Weiterbildung seinesEhegattenerwachsenunddie
Ehegatten die Voraussetzungen des $26 Abs.1
Satz 1 erfüllen; in diesem Fall können die Beträge
von 900DeutscheMark und 1200DeutscheMark
für den in der Berufsausbildungoder Weiterbil-
dungbefindlichenEhegatteninsgesamtnur einmal
abgezogen werden. Als Aufwendungen für eine
Berufsausbildunggeltenauch Aufwendungen für
eine hauswirtschaftliche Aus- oder Weiterbildung.
Zu den Aufwendungen für eine Berufsausbildung
oder Weiterbildung gehören nicht Aufwendungen
für denLebensunterhalt,esseidenn,daßessich um

wärtige Unterbringung im Sinne desSatzes2 ent-
stehen.

(2)Voraussetzung für den Abzug der in Absatz1
Nr.2 und 3 bezeichneten Beiträge (Vorsorgeaufwen-
dungen)ist,daß sie
1. weder unmittelbar noch mittelbar in wirtschattli-
chem Zusammenhangmit der Aufnahme eines
Kredits stehen,

2. nicht in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusam-
menhangmit steuerfreienEinnahmenstehenund

3. an Versicherungsunternehmenoder Bausparkas-
sen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im
Inland haben oder denen die Erlaubnis zum
Geschäftsbetrieb im Inland erteilt ist, oder an einen
Sozialversicherungsträgergeleistetwerden.

(3)Vorsorgeaufwendungen(Absatz 1 Nr. 2 und 3)
können je Kalenderjahr bis zu den folgenden Höchst-
beträgen abgezogen werden:

1. Beiträge im Sinne des Absatzes I Nr.2 und 3 zusam-
men bis zu 2 100 Deutsche Mark,
im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten
bis zu 4200DeutscheMark.
Diese Beträge erhöhen sich
a) fürjedesKind desSteuerpflichtigenimSinnedes

8 32 Abs. 4 bis 7 um 600 Deutsche Mark,
b) für jedes Kind des Steuerpflichtigenim Sinne

des $ 32 Abs. 4 Satz 1,Abs. 5 bis 7, das nach $ 32
Abs.4 Sätze 2 und 3 dem anderen Elternteil
zugeordnet wird und demgegenüber der Steuer-
pflichtige seiner Unterhaltsverpflichtung für
den Veranlagungszeitraum nachkommt, um

300 Deutsche Mark.
2. Beiträge im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 zusätzlich

bis zu 2500DeutscheMark *),
im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten
bis zu 5000 DeutscheMark \)

*) Für denVeranlagungszeitraum1979gilt $ 10Abs. 3Nr. 2 Satz1in der folgen-
den Fassung(vgl.&52 Abs. 14):
Beiträgeim SinnedesAbsatzes I Nr. 2 zusätzlichbis zu 1500DeutscheMark,
im Fallder Zusammenveranlagungvon Ehegattenbis zu 3000DeutscheMark.
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Diese Beträge vermindern sich
a) bei Arbeitnehmern um den vom Arbeitgeber

geleisteten gesetzlichen Beitrag zur gesetzlichen
Rentenversicherung sowie um steuerfreie
Zuschüsse des Arbeitgebers im Sinne des $3
Nr. 62 Sätze2 bis 4,

b) bei Steuerpflichtigen,die während des ganzen
Kalenderjahrs
aa) in der gesetzlichen Rentenversicherung

versicherungsfrei oder auf Antrag des
Arbeitgebers von der Versicherungspflicht
befreitwaren und denenfür den Fall ihres
Ausscheidens aus der Beschäftigungauf
Grund des Beschäftigungsverhältnisses
eine lebenslängliche Versorgung oder an
deren Stelle eine Abfindung zusteht oder
die in der gesetzlichenRentenversicherung
nachzuversichern sind,

bb) nicht der gesetzlichen Rentenversiche-
rungspflicht unterlegen, eine Berufstätig-
keitausgeübtund imZusammenhangdamit
auf Grund vertraglicher Vereinbarungen
Anwartschaftsrechte auf eine Altersver-
sorgung ganz oder teilweise ohne eigene
Beitragsleistung erworben haben. Als
eigene Beitragsleistung gilt auch die Minde-
rung eines etwaigen Ausgleichsanspruchs
nach $ 89b des Handelsgesetzbuchs durch
einen Versorgungsanspruch und die
Anrechnung einesetwaigenAusgleichsan-
spruchs nach $ 89b des Handelsgesetz-
buchsauf einenVersorgungsanspruch,

cc) Einkünfte im Sinne des $ 22Nr. Ain Aus-
übung einesMandats bezogenhaben,

um 9 vom Hundert der Einnahmen aus der
Beschäftigung oder Tätigkeit, höchstens des Jah-
resbetrags der Beitragsbemessungsgrenze in der
gesetzlichen Rentenversicherung der Angestell-
ten; i

3. Beiträge im Sinne des Absatzes I Nr. 2und 3,die die
nach den Nummern 1 und 2 abziehbarenBeträge
übersteigen,zur Hälfte, höchstensbis zu 50 vom
Hundert des Höchstbetrags nach Nummer 1.
(4) Steuerpflichtige, die Anspruch auf eine Prämie

nach demWohnungsbau-Prämiengesetzhaben,kön-
nen für jedes Kalenderjahr wählen, ob sie für Bau-
sparbeiträge (Absatz 1 Nr. 3) den Sonderausgabenab-
zug oder eine Prämie nach demWohnungsbau-Prä-
miengesetz erhalten wollen (Wahlrecht). Das Wahl-
recht kann für die Bausparbeiträgeeines Kalender-
jahrs nur einheitlich ausgeübtwerden. Steuerpflich-
tige, denen im Kalenderjahr der Beitragsleistung
gemeinsam der Höchstbetrag des $ 3 Abs. 2 des Woh-
nungsbau-Prämiengssetzeszusteht,können ihr Wahl-
recht nur einheitlich ausüben. Eine Änderung der
getroffenenWahl ist nicht zulässig.Das Wahlrecht
wird zugunsten des Sonderausgabenabzugs dadurch
ausgeübt, daß der Steuerpflichtige einen ausdrückli-
chen Antrag auf Berücksichtigungder betreffenden
Sonderausgabenstellt.
(5) Der Steuerpflichtigeoder Personen,denen im

Kalenderjahr der Beitragsleistung gemeinsam der
Höchstbetrag des $ 2 Abs. 2 des Spar-Prämiengesetzes
oder des$ 3 Abs. 2 desWohnungsbau-Prämiengeset-
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zes zusteht,können für Bausparbeiträgeden Sonder-
ausgabenabzug nicht erhalten, wenn der Steuerpflich-
tige oder eine der bezeichneten Personen eine Prämie
nach dem Spar-Prämiengesetzoder demWohnungs-
bau-Prämiengesetz beantragt hat (Kumulierungsver-
bot). Dies gilt nicht, wenn die Bausparbeiträge, für die
der Sonderausgabenabzug,oder die prämienbegün-
stigten Aufwendungen, für die die Prämie beantragt
worden ist, ausschließlich

1. vermögenswirksame Leistungen darstellen, für die
eine Arbeitnehmer-Sparzulage ($ 12 Abs. I des
DrittenVermögensbildungsgesetzes)gewährtwird,
oder

2. von der Unterhaltssicherungsbehördenach dem
UnterhaltssicherungsgesetzüberwieseneSparbei-
träge darstellen.

(6)Nach Maßgabeeiner Rechtsverordnungist eine
Nachversteuerung durchzuführen

1. bei Rentenversicherungen gegen Einmalbeitrag
(Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb),
wenn vor Ablauf von zwölf Jahren seit Vertragsab-
schluß,außer im Schadensfalloder bei Erbringung
der vertragsmäßigen Rentenleistung,Einmalbei-
träge ganz oder zum Teil zurückgezahlt oder
Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ganz
oder zum Teil abgetretenoder beliehenwerden;

2. bei Bausparverträgen (Absatz 1 Nr. 3), wenn vor
Ablauf von zehn Jahren seitVertragsabschlußdie
Bausparsumme ganz oder zum Teil ausgezahlt,
geleistete Beiträge ganz oder zum Teil zurückge-
zahlt oder Ansprüche aus dem Bausparvertrag
abgetreten oder beliehen werden. Unschädlich ist
jedochdie vorzeitigeVerfügung,wenn
a) die Bausparsumme ausgezahlt oder die Ansprü-

che aus demVertrag beliehenwerden und der
Steuerpflichtige die empfangenen Beträge
unverzüglich und unmittelbarzumWohnungs-
bau verwendetoder

b) im Fall der Abtretung der Erwerber die Bau-
sparsumme oder die auf Grund einer Beleihung
empfangenen Beträge unverzüglich und unmit-
telbar zumWohnungsbau für den Abtretenden
oder dessenAngehörige im Sinne des$ 15der
Abgabenordnungverwendetoder

c) der Steuerpflichtigeoder sein von ihm nicht
dauernd getrennt lebender Ehegatte nach Ver-
tragsabschlußgestorbenodervöllig erwerbsun-
fähig gewordenist oder

d) der Steuerpflichtige nach Vertragsabschluß
arbeitslosgewordenist und die Arbeitslosigkeit:
mindestens ein Jahr lang ununterbrochen
bestanden hat und im Zeitpunkt der vorzeitigen
Verfügung nochbesteht.

810a
Steuerbegünstigung des nicht entnommenen Gewinns
(1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzeszur
Inanspruchnahme von Rechten und Vergünstigun-
genberechtigtsind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,
Weltanschauung oder politischer Gegnerschaft
gegen den Nationalsozialismus verfolgt worden
sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlageverloren haben und
ihre Gewinne aus Land- und Forstwirtschaftund aus
Gewerbebetrieb nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 ermit-
teln, können auf Antrag bis zu 50 vom Hundert der
Summeder nicht entnommenenGewinne, höchstens
aber 20000DeutscheMark als Sonderausgabenvom
Gesamtbetragder Einkünfte abziehen.Als nicht ent-
nommen gilt auch der Teil der Summe der Gewinne,
der zur Zahlungder auf die Betriebsvermögenentfal-
lenden Abgaben nach dem Lastenausgleichsgesetz
verwendetwird. Deralssteuerbegünstigtin Anspruch
genommene Teil der Summe der Gewinne ist bei der
Veranlagung besondersfestzustellen.

(2) Übersteigen in einem der auf die Inanspruch-
nahmeder Steuerbegünstigung(Absatz 1) folgenden
drei Jahre bei dem Steuerpflichtigen oder seinem
Gesamtrechtsnachfolgerdie Entnahmen aus dem
Betrieb die Summe der bei der Veranlagung zu
berücksichtigenden Gewinne aus Land- und Forst-
wirtschaftundausGewerbebetrieb,soistder überstei-
gende Betrag (Mehrentnahme) bis zur Höhe des beson-
ders festgestelltenBetrags(Absatz 1 letzterSatz)dem
Einkommen im Jahr der Mehrentnahmezum Zweck
der Nachversteuerung hinzuzurechnen. Beträge, die
zur Zahlung der auf die Betriebsvermögenentfallen-
den Abgaben nach dem Lastenausgleichsgesetzver-
wendet werden, rechnen auch in diesem Fall nicht zu
den Entnahmen.Soweit Entnahmenzur Zahlung von
Erbschaftsteuerauf den Erwerb des Betriebsvermö-
gens von Todes wegen oder auf den Übergang des
Betriebsvermögens an Personen der Steuerklasse I des
& 9 des Erbschaftsteuergesetzesverwendet werden
oder soweit sich Entnahmen durch Veräußerung des
Betriebs($$14und 16)ergeben,unterliegensie einer
Nachversteuerung mit den Sätzen des $ 34 Abs. 1;das
gilt nicht für die Veräußerung eines Teilbetriebs und
im Fall der Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft.
Auf Antrag des Steuerpflichtigenist eine Nachver-
steuerung auch dann vorzunehmen, wenn in dem in
BetrachtkommendenJahr eineMehrentnahmenicht
vorliegt.

(3)Die Vorschriften der Absätze 1und 2 geltenent-
sprechendfür den Gewinn aus selbständigerArbeit
mit der Maßgabe,daßdieserGewinn hinsichtlich der
Steuerbegünstigung(Absatz 1)undderNachversteue-
rung (Absatz 2) für sich zu behandelnist.

(4)Die SteuerbegünstigungnachdenAbsätzen 1bis
3kann nur für denVeranlagungszeitraum,in demder
Steuerpflichtige im Geltungsbereich dieses Gesetzes
erstmals Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit erzielt hat,
und für die folgendensiebenVeranlagungszeiträume
in Anspruch genommenwerden. Nach Ablauf von
20 Veranlagungszeiträumen seit .der erstmaligen
Begründung eines Wohnsitzes oder gewöhnlichen
Aufenthalts im GeltungsbereichdiesesGesetzes,frü-
hestens jedoch seit dem 1. Januar 1950, ist die Inan-
spruchnahme der Steuerbegünstigung nach den
Absätzen 1bis 3 nicht zulässig.



$ 10b
SteuerbegünstigteZwecke

(1) Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchli-
cher, religiöser, wissenschaftlicher und staatspoliti-
scher Zwecke und der als besonders förderungswür-
dig anerkanntengemeinnützigenZweckesindbis zur
Höhe von insgesamt 5 vom Hundert des Gesamtbe-
tragsder Einkünfte oder 2 vom Tausend der Summe
der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr aufge-
wendeten Löhne und Gehälter als Sonderausgaben
abzugsfähig Für wissenschaftliche und staats-
politische Zwecke erhöht sich der Vomhundertsatz
von 5 um weitere 5 vom Hundert. Als Ausgabe im
Sinne dieser Vorschrift gilt auch die Zuwendung von
Wirtschaftsgütern mit Ausnahme von Nutzungen
und Leistungen. Ist das Wirtschaftsgut unmittelbar
vor seiner Zuwendung einem Betriebsvermögen ent-
nommen worden, so darf bei der Ermittlung der Aus-
gabenhöhe der bei der Entnahme angesetzte Wert
nicht überschritten werden. In allen übrigen Fällen
bestimmt sich die Höhe der Ausgabe nach dem gemei-
nen Wert des zugewendeten Wirtschaftsguts.

(2)Beiträgeund Spendenan politischeParteien im
Sinne des $ 2 des Parteiengesetzes sind bis zur Höhe
von insgesamt600 DeutscheMark und im Fall der
Zusammenveranlagung von Ehegatten bis zur Höhe
von insgesamt1200DeutscheMark im Kalenderjahr
abzugsfähig.

810c
Sonderausgaben-Pauschbetrag,

Vorsorge-Pauschbetrag, Vorsorgepauschale
(1) Für Sonderausgaben im Sinne des $10 Abs.1

Nr. 1, 1a,4 bis 7 und des $ 10b wird ein Pauschbetrag
von 240DeutscheMark abgezogen(Sonderausgaben-
Pauschbetrag),wennder Steuerpflichtigenicht höhere
Aufwendungen nachweist.
(2) Für Vorsorgeaufwendungen($ 10Abs. 1 Nr. 2

und 3)wird ein Pauschbetrag von 300 Deutsche Mark
abgezogen(Vorsorge-Pauschbetrag),wennder Steuer-
pflichtige nicht höhere Aufwendungen nachweist.

(3) Hat der Steuerpflichtige Arbeitslohn bezogen,
tritt an die Stelle des Vorsorge-Pauschbetrags nach
Absatz 2 eine Vorsorgepauschale.Die Vorsorgepau-
schale beträgt
1..neun vom Hundert des Arbeitslohns, höchstens

2100 Deutsche Mark zuzüglich 600 Deutsche Mark
für jedes Kind ($ 32 Abs. 4 bis 7), zuzüglich

2. neun vom Hundert des Arbeitslohns, höchstens
1050 Deutsche Mark zuzüglich 300 Deutsche Mark
für jedes Kind ($ 32 Abs. 4 bis 7),

mindestens 300 Deutsche Mark. Die Vorsorgepau-
schale ist auf den nächsten durch 30 ohne Rest teilba-
ren vollen Deutsche-Mark-Betrag abzurunden, wenn
sienichtbereitsdurch30ohneRestteilbarist.Arbeits-
lohn im Sinne dieser Vorschrift ist der um die Freibe-
träge nach $ 19 Abs. 2 und 3 und den Altersent-
lastungsbetrag ($24a) verminderte Arbeitslohn, höch-
stensder Jahresbetrag der maßgebendenBeitragsbe-
messungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung der Angestellten.

(4)Für jedesKind desSteuerpflichtigenimSinnedes
8 32 Abs.4 Satz 1,Abs.5 bis 7, das nach $ 32 Abs. 4
Sätze2und3demanderenElternteil zugeordnetwird
und demgegenüberder SteuerpflichtigeseinerUnter-
haltsverpflichtung für den Veranlagungszeitraum
nachkommt, sind bei der Berechnung der Vorsorge-
pauschaledieBeträgevon 600und300DeutscheMark
desAbsatzes3 Nr. 1und 2 zur Hälfte anzusetzen.
(5) Im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegat-

ten zur Einkommensteuergilt folgendes: .
1. Der Betrag von 240 Deutsche Mark des Absatzes 1,

der Betragvon 300DeutscheMark desAbsatzes2
und die Beträge von 2100 Deutsche Mark, 1050
DeutscheMark sowie der Mindestbetragvon 300
DeutscheMark desAbsatzes3 sind zuverdoppeln;

2. Absatz 3 ist an Stelle des Absatzes 2 anzuwenden,
wenn mindestenseiner der EhegattenArbeitslohn
bezogen hat;

3. Absatz3Satz4 istaufdenArbeitslohnjedesEhe-
gatten gesondert anzuwenden.

BeiSteuerpflichtigen,bei denendie tarifliche Einkom-
mensteuer nach $ 32a Abs. 6 zu ermitteln ist, sind der
Betragvon 240DeutscheMark desAbsatzes1und die
Beträge von 2100 Deutsche Mark, 1050 Deutsche
Mark sowie der Mindestbetrag von 300 Deutsche
Mark desAbsatzes3 zu verdoppeln.
(6)Im Fall der getrenntenVeranlagungvon Ehegat-

ten zur Einkommensteuer sind die Beträge von 600
und 300DeutscheMark desAbsatzes3Nr. 1und 2zu
halbieren.

810d
Verlustabzug

Verluste, die bei der Ermittlung des Gesamtbetrags
der Einkünfte nicht ausgeglichenwerden,sind bis zu
einem Betrag von insgesamt 5 Millionen Deutsche
Mark wie Sonderausgabenvom Gesamtbetragder
Einkünfte des vorangegangenen Veranlagungszeit-
raumsabzuziehen.Ist für denvorangegangenenVer-
anlagungszeitraum bereits ein Steuerbescheid erlas-
sen worden, so ist er insoweit zu ändern, als der Ver-
lustabzugzugewährenoderzuberichtigenist.Dasgilt
auch dann, wenn der Steuerbescheid bereits unan-
fechtbar geworden ist; die Verjährungsfrist endet
insoweit nicht,bevor die Verjährungsfrist für den fol-
gendenVeranlagungszeitraumabgelaufenist.Soweit
die nicht ausgeglichenen Verluste den Betrag von ins-
gesamt5 Millionen DeutscheMark übersteigenoder
ein Abzug der nicht ausgeglichenenVerluste nach
den Sätzen1bis 3 nicht möglich ist,sind diesein den
folgendenfünf Veranlagungszeiträumenwie Sonder-
ausgaben vom Gesamtbetrag der Einkünfte abzuzie-
hen; der Abzug ist nur insoweit zulässig, als die Ver-
luste in den vorangegangenenVeranlagungszeiträu-
mennicht abgezogenwerden konnten.

6. Vereinnahmung und Verausgabung
811

(1) Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahrs
bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zugeflossen
sind. Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen, die
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dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn oder
kurze Zeit. nach Beendigung des Kalenderjahrs, zu
dem sie wirtschaftlich gehören, zugeflossen sind, gel-
ten als in diesem Kalenderjahr bezogen. Für Einnah-
men aus nichtselbständigerArbeit gilt $ 38a Abs. 1
Sätze 2 und 3. Die Vorschriften über die Gewinner-
mittlung ($4 Abs. 1,8 5)bleibenunberührt.
(2) Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzusetzen,

in demsie geleistetworden sind.Für regelmäßigwie-
derkehrende Ausgaben gilt Absatz 1 Satz 2 entspre-
chend. Die Vorschriften über dieGewinnermittlung
($4 Abs. 1,85) bleiben unberührt.

7.Nicht abzugsfähigeAusgaben
812

Soweitin$&10Abs. 1Nr. 1,2bis7,810bund8833bis
33 b nichts anderes bestimmt ist, dürfen weder bei den
einzelnenEinkunftsartennochvomGesamtbetragder
Einkünfte abgezogen werden

1. die für denHaushalt desSteuerpflichtigenund für
den Unterhalt seiner Familienangehörigen aufge-
wendetenBeträge.Dazugehörenauchdie Aufwen-
dungenfür die Lebensführung,die die wirtschatftli-
che oder gesellschaftliche Stellung des Steuer-
pflichtigen mit sich bringt, auch wenn sie zur För-
derung des Berufs oder der Tätigkeit des Steuer-
pflichtigen erfolgen;

2. freiwillige Zuwendungen, Zuwendungen auf
Grund einer freiwillig begründeten Rechtspflicht
und Zuwendungenan einegegenüberdemSteuer-
pflichtigen oder seinem Ehegatten gesetzlich unter-
haltsberechtigtePersonoderderenEhegatten,auch
wenn diese Zuwendungen auf einer besonderen
Vereinbarung beruhen;

3. die Steuern vom Einkommen und sonstige Perso-
nensteuernsowiedie Umsatzsteuerfür den Eigen-
verbrauch und für Lieferungenoder sonstigeLei-
stungen, die Entnahmen sind.

8. Die einzelnen Einkunftsarten
a) Land- und Forstwirtschaft

(8 2 Abs. I Nr. i)

813
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

(1) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind

1. Einkünfte aus dem Betrieb von Landwirtschaft,
Forstwirtschaft, Weinbau, Gartenbau, Obstbau,
Gemüsebau,Baumschulenund ausallen Betrieben,
die Pflanzen und Pflanzenteile mit Hilfe der Natur-
kräfte gewinnen. Zu diesen Einkünften gehören
auch die Einkünfte aus der Tierzucht und Tierhal-
tung, wenn im Wirtschaftsjahr
für die ersten 20 Hektar

nicht mehr als 10 Vieheinheiten,
für die nächsten 10 Hektar

nicht mehr als
für die nächsten10Hektar

nicht mehr als

7 Vieheinheiten,

3 Vieheinheiten,

und für die weitereFläche
nicht mehr als 1,5Vieheinheiten

je Hektar der vom Inhaber des Betriebs regelmäßig
landwirtschaftlich genutzten Fläche erzeugt oder
gehalten werden. Die Tierbestände sind nach dem
Futterbedarf in Vieheinheiten umzurechnen. $ 51
Abs. 2 bis 5 des Bewertungsgesetzesund die auf
Grund des $ 122Abs. 2des Bewertungsgesetzes vom
Senat von Berlin (West) erlassenen Rechtsverord-
nungen sind anzuwenden. Die Einkünfte aus Tier-
zucht und Tierhaltung einer Gesellschaft,bei der
die Gesellschafter als Unternehmer (Mitunterneh-
mer) anzusehen sind, gehören zu den Einkünften im
Sinne des Satzes 1,wenn die Voraussetzungen des
& 51a des Bewertungsgesetzeserfüllt sind und
andere Einkünfte der Gesellschafter aus. dieser
Gesellschaft zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaftgehören;

2. Einkünfte aus Binnenfischerei, Teichwirtschaft,
Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirt-
schaft, Imkerei und Wanderschäferei;

3. Einkünfte aus Jagd, wenn diese mit dem Betrieb
einer Landwirtschaft oder einer Forstwirtschaft im
Zusammenhangsteht;

4. Einkünftevon Hauberg-,Wald-, Forst-und Laubge-
nossenschaften und ähnlichen Realgemeinden im
Sinnedes$3 Abs. 2desKörperschaftsteuergesetzes.
(2) Zu den Einkünften im Sinne des Absatzes 1gehö-

ren auch
1. Einkünfte aus einem land- und forstwirtschaftli-

chen Nebenbetrieb. Als Nebenbetrieb gilt ein
Betrieb, der dem land- und forstwirtschaftlichen
Hauptbetrieb zu dienen bestimmt ist;

2. der Nutzungswertder Wohnung desSteuerpflich-
tigen, wenn die Wohnung die bei Betrieben gleicher
Art übliche Größe nicht überschreitet.
(3)DieEinkünfteausLand-undForstwirtschaftwer-

den bei der Ermittlung des Gesamtbetragsder Ein-
künfte nur berücksichtigt, soweit sie den Betrag von
1200 Deutsche Mark übersteigen. Bei Ehegatten, die
nach den $$ 26, 26b zusammen veranlagt werden,
erhöht sich der Betragvon 1200DeutscheMark auf
2400DeutscheMark.
(4) Werden einzelne Wirtschaftsgüter eines land-

und forstwirtschaftlichen Betriebs auf einen der
gemeinschaftlichenTierhaltung dienendenBetriebim
Sinne des $ 34 Abs. 6a des Bewertungsgesetzes einer
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaftoder eines
Vereins gegen Gewährung von Mitgliedsrechten
übertragen, so ist die auf dendabei. entstehenden
Gewinn entfallendeEinkommensteuerauf Antrag in
jährlichen Teilbeträgen zu entrichten.Der einzelne
Teilbetrag mußmindestensein Fünftel dieser Steuer
betragen.

813a
Ermittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft

nach Durchschnittsätzen
(1)Bei Steuerpflichtigen, die nicht auf Grund gesetz-

licher Vorschriften verpflichtet sind, für einen land-
und forstwirtschaftlichen Betrieb Bücher zu führen



und regelmäßig Abschlüsse zu machen, ist der Gewinn
für diesenBetriebnachdenAbsätzen2bis 6 zuermit-
teln. Auf Antrag des Steuerpflichtigenist für einen
Betriebim SinnedesSatzes] derGewinn für vier auf-
einanderfolgendeWirtschaftsjahre
1. durch Betriebsvermögensvergleichzu ermitteln,

wenn für das erste dieser Wirtschaftsjahre Bücher
geführtwerden und ein Abschluß gemachtwird,

2. durch Vergleich der Betriebseinnahmen mit den
Betriebsausgabenzu ermitteln,wenn für das erste
dieser Wirtschaftsjahre keine Bücher geführt wer-
den und kein Abschluß gemachtwird, aber die
Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben aufge-
zeichnet werden; für das zweite bis vierte Wirt-
schaftsjahr bleibt $ 141der Abgabenordnung unbe-
rührt.

Der Antrag ist spätestens sechs Monate nach Ablauf
des Wirtschaftsjahrs, auf das er sich bezieht, schriftlich
zu stellen. Er kann nicht zurückgenommen werden.

(2)Gewinn ist die Summeaus
1. demGrundbetrag(Absatz 3),
2. dem Wert der Arbeitsleistung des Betriebsinha-

bers und seiner im Betrieb tätigen Angehörigen
(Absatz 4),

3. den vereinnahmten Pachtzinsen (Absatz 5 Satz 3),
4. den Zuschlägennach Absatz 6,
5. dem Nutzungswert der Wohnung des Betriebsinha-

bers mit einem Achtzehntel des im Einheitswert
besonders ausgewiesenen Wohnungswerts.

Abzusetzen sind verausgabte Pachtzinsen (Absatz 5
Satz 1 und 2) und diejenigen Schuldzinsen, die
Betriebsausgaben sind, sowie dauernde Lasten, die
Betriebsausgaben sind und die bei der Einheitsbewer-
tung nicht berücksichtigtsind.
(3) Als Grundbetrag ist der zwölfte Teil des Aus-

gangswerts anzusetzen. Dieser ist nach den folgenden
Nummern 1 bis 5 zu ermitteln:

1. Zum Ausgangswert gehören die folgenden im maß-
gebendenEinheitswertdesBetriebsder Land- und
Forstwirtschaft ausgewiesenen Werte:
a) der Vergleichswert der landwirtschaftlichen

Nutzung einschließlich der dazugehörenden
Abschläge und Zuschläge nach $ 41 des Bewer-
tungsgesetzes, jedoch ohne Sonderkulturen,

b) die Hektarwerte desGeringstlandesund
c) die Vergleichswerte der Sonderkulturen, der

weinbaulichenNutzung,dergärtnerischenNut-
zung und der sonstigen land- und forstwirt-
schaftlichenNutzung einschließlich der zu die-
sen Nutzungen oder Nutzungsteilen gehören-
den Abschläge und Zuschläge nach $ 41 des
Bewertungsgesetzes sowie die Einzelertrags-
werte der Nebenbetriebe und des Abbaulandes,
wenn die für diese Nutzungen, Nutzungsteile
und sonstigenWirtschaftsgüter nach den Vor-
schriften des Bewertungsgesetzes ermittelten
Werte zuzüglich oder abzüglich des sich nach
Nummer 4 ergebendenWerts insgesamt4000
Deutsche Mark nicht übersteigen.
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Maßgebend ist grundsätzlich der Einheitswert, der
auf den letztenFeststellungszeitpunkt(Hauptfest-
stellungs-, Fortschreibungs-, oder Nachfeststel-
lungszeitpunkt)festgestelltworden ist,dervor dem
Beginn des Wirtschaftsjahrs liegt oder mit dem
BeginndesWirtschaftsjahrszusammenfällt,für das
der Gewinn zu ermitteln ist. Sind bei einer Fort-
schreibung oder Nachfeststellungdie Umstände,
die zu der Fortschreibungoder Nachfeststellung
geführt haben, bereits vor Beginn des Wirtschafts-
jahrs eingetreten, in das der Fortschreibungs- oder
Nachfeststellungszeitpunkt fällt, so ist der fortge-
schriebene oder nachfestgestellte Einheitswert
bereits für die Gewinnermittlung dieses Wirt-
schaftsjahrs maßgebend. $ 175 Nr. 1, $ 182 Abs. 1
und $ 351Abs. 2 der Abgabenordnungsind anzu-
wenden.

2. BeimPächter ist der Vergleichswert der landwirt-
schaftlichen Nutzung des eigenen Betriebs der
Land- und Forstwirtschaft um den Vergleichswert
der landwirtschaftlichen Nutzung für die zuge-
pachteten landwirtschaftlichen Flächen zu erhö-
hen.Bestehtfür diezugepachtetenlandwirtschatftli-
chen Flächen kein besondererVergleichswert, so
ist die Erhöhung nachdemHektarwert zu errech-
nen, der bei der Einheitsbewertung für den eigenen
Betriebbeim Vergleichswert der landwirtschaftli-
chen Nutzung zugrunde gelegt worden ist.

3. BeimVerpächter ist der Vergleichswert der land-
wirtschaftlichen Nutzung um den Wertanteil zu
vermindern, der auf die verpachteten landwirt-
schaftlichenFlächen entfällt.

4. Werden Flächen mit Sonderkulturen, weinbauli-
cher Nutzung, gärtnerischer Nutzung, sonstiger
land- und forstwirtschaftlicher Nutzung sowie
Nebenbetriebeoder Abbauland zugepachtetoder
verpachtet, so sind deren Werte oder deren nach
entsprechenderAnwendung derNummern2und3
ermitteltenWerte den Werten der in Nummer 1
Buchstabe c genannten Nutzungen, Nutzungsteile
oder sonstigen Wirtschaftsgüter im Fall der
Zupachtung hinzuzurechnen oder im Fall der Ver-
pachtungvon ihnen abzuziehen.

5. LandwirtschaftlichgenutzteFlächensowieFlächen
und Wirtschaftsgüterder in Nummer 4bezeichne-
ten Art eines Betriebs, die bei der Einheitsbewer-
tungnach$69desBewertungsgesetzesdemGrund-
vermögen zugerechnet und mit dem gemeinen
Wert bewertet worden sind, sind mit dem Wert
anzusetzen, der sich nach den Vorschriften über die

“Bewertungdesland- und forstwirtschaftlichenVer-
mögens ergeben würde. Dieser Wert ist nach dem
Hektarwert zu errechnen, der bei der Einheitsbe-
wertung für den eigenen Betrieb beim Vergleichs-
wert der jeweiligenNutzung zugrundegelegtwor-
den ist oder zugrunde zu legen wäre.

(4)Der Wert der Arbeitsleistung ist nach den folgen-
den Nummern 1bis 5 zu ermitteln:
1. Der Wert der Arbeitsleistung beträgtfür

a) die körperliche Mitarbeit des Betriebsinhabers
und der im BetriebbeschäftigtenAngehörigen



($15 Abgabenordnung) bei einem Ausgangs-
wert (Absatz 3)
aa) bis 25000 Deutsche Mark

je 4400 Deutsche Mark
bb) über 25000 Deutsche Mark

bis 50000 Deutsche Mark
je 4600 Deutsche Mark

cc) über 50000 Deutsche Mark
je 4800DeutscheMark,

b) die Leitung des Betriebs 2,5 vom Hundert des
Ausgangswerts nach Absatz 3.

2. Die Arbeitsleistung von Familienangehörigen
unter 15Jahren bleibtaußerBetracht.BeiFamilien-
angehörigen, die zu Beginn des Wirtschaftsjahrs
das 15, nicht aber das 18. Lebensjahr vollendet
haben, ist der Wert der Arbeitsleistung mit der
Hälfte des in Nummer 1 Buchstabea genannten
Betrags anzusetzen.

3. Sinddieinden Nummern 1und2bezeichnetenPer-
sonennichtvoll im Betriebbeschäftigt,soistein der
körperlichen Mitarbeit entsprechenderTeil des
nach Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2 maß-
gebendenWerts der Arbeitsleistung anzusetzen.
Satz 1 gilt entsprechend bei Minderung der
Erwerbsfähiekeit. Für Angehörige, mit denen
Arbeitsverträge abgeschlossen sind, unterbleibt
der Ansatz desWerts der Arbeitsleistung.

4. Der Wert der körperlichen Mitarbeit der Person,
die den Haushalt führt, vermindert sich für jede im
Haushalt voll beköstigteund untergebrachtePer-
son um 20vom Hundert.

5. Der Wert der Arbeitsleistung der Angehörigen
kann höchstensfür die nach Art und Größe des
BetriebsangemesseneZahl von Vollarbeitskräften
angesetztwerden. Entgeltlich beschäftigteVollar-
beitskräfte sind entsprechend der Dauer ihrer
Beschäftigung auf die angemessene Zahl der
Arbeitskräfte anzurechnen.Die zu berücksichti-
gende Zahl von Vollarbeitskräften darf bei der
landwirtschaftlichen Nutzung (Absatz 3 Nr. 1
Buchstabea) 0,07Vollarbeitskraft je Hektar nicht
übersteigen.
(5)Pachtzinsensind abziehbar,soweitsiedenzwölf-

ten Teil des Ausgangswertsfür die gepachtetenFlä-
chen nach Absatz 3 Nr. 2 und 4 nicht übersteigen. Im
Fall der ZupachtungeinesWohngebäudeskönnendie
hierauf entfallenden Pachtzinsen bis zur Höhe von
einem Achtzehntel des Wohnungswerts abgezogen
werden. EingenommenePachtzinsen sind hinzuzu-
rechnen, wenn sie zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaftgehören.
(6)Für Erträgeaus

1. den in Absatz 3 Nr. 1Buchstabec genanntenNut-
zungen,Nutzungsteilenund sonstigenWirtschafts-
gütern,wenndie hierfür nachdenVorschriften des
Bewertungsgesetzesermittelten Werte zuzüglich
oder abzüglich dessich nach Absatz 3 Nr. 4 erge-
bendenWerts 4000DeutscheMark übersteigen,

2. forstwirtschaftlicher Nutzung,
3. anderen Betriebsvorgängen,die bei der Feststel-

lung des Ausgangswerts nach Absatz 3 nicht
berücksichtigt worden sind,

sind Zuschlägezu dem nach den Absätzen 2 bis 5
ermitteltenBetrag zu machen,wenn er dadurch um
mindestens 800 Deutsche Mark erhöht wird. Das gilt
auch für Gewinne aus der Veräußerung oder Ent-
nahme von Grund und Boden; hierbei sind $ 4 Abs. 3
sowie$ 55entsprechendanzuwenden.

814
VeräußerungdesBetriebs

. Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
gehören auch Gewinne, die bei der Veräußerung eines
land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs oder Teilbe-
triebs oder eines Anteils an einem land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsvermögen erzielt werden. $ 16
Abs. 1 Nr. 1 letzter Halbsatz und Abs. 2 bis 4 gilt mit
der Maßgabe entsprechend, daß der Freibetrag nach
8 16Abs. 4 nicht zu gewähren ist, wenn der Freibetrag
nach $ 14aAbs. 1gewährtwird.

$14a
Vergünstigungen bei der Veräußerung

bestimmter land- und forstwirtschaftlicher Betriebe
(1) Veräußert ein Steuerpflichtiger nach dem

30.Juni 1970und vor dem1.Januar 1979seinenland-
und forstwirtschaftlichen Betrieb im ganzen, so wird
auf Antrag derVeräußerungsgewinn($16Abs. 2)nur
insoweit zur Einkommensteuer herangezogen, als er
den Betrag von 60000 Deutsche Mark übersteigt, wenn

1. der für den Zeitpunkt der Veräußerung maßge-
bende Einheitswert des Betriebs 30000 Deutsche
Mark nicht übersteigt,

2. die EinkünftedesSteuerpflichtigenimSinnedes$2
Abs.1 Nr.2 bis 7 in den dem Veranlagungszeit-
raum der Veräußerung vorangegangenenbeiden
Veranlagungszeiträumenjeweils den Betrag von
12000 Deutsche Mark nicht überstiegen haben. Bei
Ehegatten,die nicht dauernd getrennt leben, gilt
Satz 1 mit der Maßgabe,daß die Einkünfte beider
Ehegattenzusammenjeweils 24000DeutscheMark
nicht überstiegenhaben.

Ist im Zeitpunkt der Veräußerung einnach Nummer 1
maßgebenderEinheitswertnicht festgestelltoder sind
bis zudiesemZeitpunktdieVoraussetzungenfür eine
Wertfortschreibung erfüllt, so ist der Wert maßge-
bend, der sich für den Zeitpunkt der Veräußerung als
Einheitswert ergebenwürde.
(2) Der Anwendung des Absatzes1 und des $34

Abs. 1 stehtnicht entgegen,wenn die zum land- und
forstwirtschaftlichenVermögengehörendenGebäude
mit demdazugehörigenGrund und Bodennicht mit-
veräußertwerden.In diesemFall geltendie Gebäude
mit demdazugehörigenGrundundBodenalsentnom-
men.
(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des

Betriebs, wenn

1. die Voraussetzungendes Absatzes 1 erfüllt sind
und

2. der Steuerpflichtige seinen land- und forstwirt-
schaftlichenBetriebzum Zweckeder Strukturver-
besserungnach Maßgabe des $ 41 Abs. 1 Buch-



stabec desGesetzesübereineAltershilfe für Land-
wirte abgegeben hat und dies durch eine Bescheini-
gungder zuständigenAlterskasse nachweist.

$ 16 Abs. 3 Sätze 3 und 4 gilt entsprechend.

(4) Veräußert ein Steuerpflichtiger nach dem
31.Dezember1973und vor dem 1.Januar 1977Teile
des zu einem land- und forstwirtschaftlichenBetrieb
gehörendenGrund und Bodens,so wird der bei der
Veräußerung entstehendeGewinn auf Antrag nur
insoweit zur Einkommensteuerherangezogen,als er
den Betragvon 60000DeutscheMark übersteigt.Satz
1 ist nur anzuwenden, wenn

1. der Veräußerungspreisnach Abzug der Veräuße-
rungskosten innerhalb von sechs Monaten nach
der Veräußerung
a) zur Abfindung weichender Erben oder
b) zur Tilgung von Schulden,die zu demland- und

forstwirtschaftlichen Betrieb gehören und nicht
im ZusammenhangmitderVeräußerungstehen,

verwendet wird und
2. dasEinkommendesSteuerpflichtigenohneBerück-

sichtigung des Freibetrags in dem dem Veranla-
gungszeitraumderVeräußerungvorangegangenen
VeranlagungszeitraumdenBetragvon 24000Deut-
sche Mark nicht überstiegen hat; bei Ehegatten, die
nach den 88 26, 26 b zusammen veranlagt werden,
erhöht sich der Betragvon 24000DeutscheMark
auf 48000DeutscheMark.

Verwendet der Steuerpflichtigeden Veräußerungs-
preis nur zu einemTeil zu den in Satz2Nr. 1angege-
benenbegünstigtenZwecken,so ist nur der Teil des
Veräußerungsgewinnssteuerfrei,der demVerhältnis
entspricht, in dem der für die begünstigtenZwecke
verwendete Teil des Veräußerungspreiseszu dem
gesamtenVeräußerungspreisnachAbzug der Veräu-
Berungskosten steht.

(5) Für alle Veräußerungen im Sinne des Absatzes 4
in dieserund in der vor dem1.Januar 1974geltenden
Fassung wird dem Steuerpflichtigen insgesamtnur
einmal ein Freibetragvon höchstens60000Deutsche
Mark gewährt.

b) Gewerbebetrieb
($ 2 Abs. I Nr. 2)

815
Einkünfte aus Gewerbebetrieb

(1)Einkünfte aus Gewerbebetriebsind
1. Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen.Dazu

gehörenauchEinkünfteausgewerblicherBodenbe-
wirtschaftung,z. B.aus Bergbauunternehmenund
ausBetriebenzur GewinnungvonTorf,Steinenund
Erden, soweit sie nicht land- oder forstwirtschaftli-
che Nebenbetriebe sind;

2. die Gewinnanteileder Gesellschaftereiner offenen
Handelsgesellschaft,einer Kommanditgesellschaft
und einer anderenGesellschaft,bei der der Gesell-
schafter als Unternehmer (Mitunternehmer) anzu-
sehenist,unddieVergütungen,diederGesellschaf-
ter von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im
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Dienst der Gesellschaftoderfür die Hingabe von
Darlehen oder für die Überlassung von Wirt-
schaftsgütern bezogen hat;

3. dieGewinnanteilederpersönlichhaftendenGesell-
schaftereiner Kommanditgesellschaftauf Aktien,
soweit sie nicht auf Anteile amGrundkapital ent-
fallen,unddieVergütungen,diederpersönlichhaf-
tendeGesellschaftervon der Gesellschaftfür seine
Tätigkeit im Dienst der Gesellschaftoder für die
Hingabe von Darlehen oder für die Überlassung
von Wirtschaftsgüternbezogenhat.
(2) Verluste aus gewerblicher Tierzucht oder

gewerblicherTierhaltung dürfen weder mit anderen
Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften
aus anderenEinkunftsartenausgeglichenwerden;sie
dürfen auch nicht nach $ 10d abgezogen werden. Die
Verluste mindern jedochnachMaßgabedes$10.d die
Gewinne, die der Steuerpflichtigeim vorangegange-
nen Wirtschaftsjahr und in späteren Wirtschaftsjah-
ren aus gewerblicher Tierzucht oder gewerblicher
Tierhaltung erzielt hat oder erzielt.

8 16
Veräußerung des Betriebs

(1)Zu den Einkünften ausGewerbebetriebgehören
auch Gewinne, die erzielt werden bei der Veräuße-
rung
1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines Teilbe-
triebs; als Teilbetrieb gilt auch die Beteiligungan
einer Kapitalgesellschaft,wenn die Beteiligungdas
gesamteNennkapital der Gesellschaft oder alle
Kuxe der bergrechtlichen Gewerkschaft umfaßt;

2. desAnteils einesGesellschafters,derals Unterneh-
mer (Mitunternehmer)des Betriebsanzusehenist
($15Abs. 1Nr. 2);

3. desAnteils einespersönlichhaftendenGesellschaf-
ters einer Kommanditgesellschaft auf Aktien ($ 15
Abs. 1Nr. 3).
(2)Veräußerungsgewinnim SinnedesAbsatzes1ist

der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten den Wert des
Betriebsvermögens(Absatz 1Nr. 1)oderdenWert des
Anteils am Betriebsvermögen (Absatz 1 Nr. 2 und 3)
übersteigt.Der Wert desBetriebsvermögensoder des
Anteils ist für den Zeitpunkt der Veräußerung nach
$4 Abs. 1 oder nach $5 zu ermitteln.

(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des
Gewerbebetriebs.Werden die einzelnendem Betrieb
gewidmetenWirtschaftsgüter im Rahmen der Auf-
gabe des Betriebs veräußert, so sind die Veräußerungs-
preiseanzusetzen.Werden dieWirtschaftsgüternicht
veräußert,so ist der gemeineWert im Zeitpunkt der
Aufgabe anzusetzen.Bei Aufgabe eines Gewerbe-
betriebs, an dem mehrere Personen beteiligt waren, ist
für jedeneinzelnenBeteiligtender gemeineWert der
Wirtschaftsgüteranzusetzen,die er beider Auseinan-
dersetzungerhaltenhat.

(4)DerVeräußerungsgewinnwird zur Einkommen-
steuer nur herangezogen, soweit er bei der Veräuße-
rung des ganzen Gewerbebetriebs30000 Deutsche
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Mark und bei der Veräußerung eines Teilbetriebs
oder eines Anteils am Betriebsvermögen den entspre-
chenden Teil von 30000 Deutsche Mark übersteigt.
Der Freibetragermäßigtsich um den Betrag,um den
der Veräußerungsgewinn bei der Veräußerung des
ganzen Gewerbebetriebs 100000 Deutsche Mark und
bei der Veräußerung eines Teilbetriebs oder eines
Anteils am Betriebsvermögen den entsprechenden
Teil von 100000 Deutsche Mark übersteigt. An die
Stelle der Beträge von 30000 Deutsche Mark tritt
jeweils der Betragvon 60000DeutscheMark und an
die Stelle der Beträgevon 100000DeutscheMark
jeweils der Betragvon 200000DeutscheMark, wenn
der Steuerpflichtige nach Vollendung seines 55.
Lebensjahrs oder wegen dauernder Berufsunfähigkeit
seinenGewerbebetriebveräußertoder aufgibt.

817
Veräußerungvon Anteilen an Kapitalgesellschaften

bei wesentlicher Beteiligung
(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetriebgehört

auchder Gewinn ausder Veräußerungvon Anteilen
an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer
innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der
Gesellschaftwesentlich beteiligt war und die inner-
halb eines Veranlagungszeitraums veräußerten
Anteile 1vom Hundert desKapitals der Gesellschaft
übersteigen.Anteile an einer Kapitalgesellschaftsind
Aktien, Anteile an einer Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung, Kuxe, Genußscheine oder ähnliche Betei-
ligungen und Anwartschaften auf solcheBeteiligun-
gen.Eine wesentlicheBeteiligung ist gegeben,wenn
derVeräußereran derGesellschaftzumehralseinem
Viertel unmittelbar oder mittelbarbeteiligtwar. Hat
derVeräußererdenveräußertenAnteil innerhalbder
letztenfünf Jahre vor der Veräußerungunentgeltlich
erworben, so gilt Satz 1 entsprechend, wenn der Ver-
äußerer zwar nicht selbst, aber der Rechtsvorgänger
oder, sofern der Anteil nacheinander unentgeltlich
übertragen worden ist, einer der Rechtsvorgänger
innerhalb der letzten fünf Jahre wesentlich beteiligt
war.
(2)Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1 ist

der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskostendie Anschaffungsko-
sten übersteigt. Hat der Veräußerer den veräußerten
Anteil unentgeltlich erworben, so sind als Anschaf-
fungskostendes Anteils die Anschaffungskostendes
Rechtsvorgängersmaßgebend,der den Anteil zuletzt
entgeltlicherworbenhat.
(3)DerVeräußerungsgewinnwird zur Einkommen-

steuernur herangezogen,soweiterdenTeil von 20000
Deutsche Mark übersteigt, der dem veräußerten
Anteil ander Kapitalgesellschaftentspricht.Der Frei-
betrag ermäßigt sich um den Betrag, um den der Ver-
äußerungsgewinn den Teil von 80000 Deutsche Mark
übersteigt, der dem veräußerten Anteil an der Kapital-
gesellschaftentspricht.
(4)Die Absätze 1bis 3 sind entsprechendanzuwen-

den,wenneineKapitalgesellschaftaufgelöstwird oder
wenn ihr Kapital herabgesetztund zurückgezahlt
wird, soweitdie Rückzahlung nicht als Gewinnanteil
(Dividende) gilt. In diesen Fällen ist als Veräußerungs-

preis der gemeineWert des dem Steuerpflichtigen
zugeteilten oder zurückgezahlten Vermögens der
Kapitalgesellschaft anzusetzen, soweit es nicht nach
820.Abs. 1Nr. 1oder 2 zu den Einnahmen aus Kapital-
vermögengehört.

c) Selbständige Arbeit
($ 2 Abs. 1 Nr. 3)

818
(1)Einkünfte aus selbständigerArbeit sind

1. Einkünfte ausfreiberuflicherTätigkeit.Zuder frei-
beruflichen Tätigkeit gehörendie selbständigaus-
geübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstel-
lerische, unterrichtende oder erzieherische Tätig-
keit, die selbständige Berufstätigkeit der Ärzte,
Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Pa-
tentanwälte, Vermessungsingenieure, Ingenieure,
Architekten, Handelschemiker,Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater, beratenden Volks- und Betriebs-
wirte,vereidigtenBuchprüfer(vereidigtenBücher-
revisoren),Steuerbevollmächtigten,Heilpraktiker,
Dentisten,Krankengymnasten,Journalisten, Bild-
berichterstatter,Dolmetscher,Übersetzer, Lotsen
und ähnlicher Berufe.Ein Angehöriger einesfreien
BerufsimSinneder Sätze1und2 istauchdann frei-
beruflich tätig,wenn er sich der Mithilfe fachlich
vorgebildeter Arbeitskräfte bedient; Vorausset-
zung ist, daß er auf Grund eigener Fachkenntnisse
leitend und eigenverantwortlich tätig wird. Eine
Vertretung im Fall vorübergehender Verhinde-
rungstehtder Annahmeeiner leitendenundeigen-
verantwortlichen Tätigkeit nicht entgegen;

2. Einkünfteder EinnehmereinerstaatlichenLotterie,
wenn sie nicht Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind;

3. Einkünfte aus sonstigerselbständigerArbeit, z. B.
Vergütungenfür die Vollstreckung von Testamen-
ten, für Vermögensverwaltungund für die Tätig-
keit als Aufsichtsratsmitglied.
(2) Einkünfte nach Absatz 1 sind auch dann steuer-

pflichtig, wenn es sich nur um eine vorübergehende
Tätigkeit handelt.
(3) Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit

gehört auch der Gewinn, der bei der Veräußerung des
VermögensodereinesselbständigenTeils desVermö-
gensodereinesAnteils amVermögenerzieltwird, das
der selbständigen Arbeit dient. $ 16Abs. 1Nr. 1 letzter
Halbsatz und Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.
(4) Bei der Ermittlung des Einkommens werden

5 vom Hundert der Einnahmen aus freier Berufstätig-
keit, höchstens jedoch 1200 Deutsche Mark jährlich,
abgesetzt,wenn die Einkünfte ausder freienBerufstä-
tigkeit die anderenEinkünfte überwiegen.

d) Nichtselbständige Arbeit
($ 2 Abs. I Nr. 4)
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(1)Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit

gehören
1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und

andereBezügeund Vorteile, die für eine Beschäfti-



gungim ÖffentlichenoderprivatenDienstgewährt
werden;

2. Wartegelder, Ruhegelder,Witwen- und Waisen-
gelder und andere Bezüge und Vorteile aus frühe-
ren Dienstleistungen.

Es ist gleichgültig,obessichumlaufendeoderumein-
maligeBezügehandeltundobein Rechtsanspruchauf
sie besteht.

(2) Von Versorgungsbezügenbleibt ein Betrag in
Höhe von 40 vom Hundert dieser Bezüge, höchstens
jedoch insgesamt ein Betrag von 4800 Deutsche Mark
im Veranlagungszeitraum, steuerfrei (Versorgungs-
Freibetrag).Versorgungsbezügesind BezügeundVor-
teile aus früheren Dienstleistungen, die
1. als Ruhegehalt,Witwen- oder Waisengeld,Unter-

haltsbeitrag oder als gleichartiger Bezug

chender gesetzlicher Vorschriften,
b) nachbeamtenrechtlichenGrundsätzenvon Kör-

perschaften, Anstalten oder Stiftungen des

Verbänden von Körperschaften
oder

2. in anderenFällen wegenErreichenseiner Alters-
grenze, Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit
oder als Hinterbliebenenbezüge gewährt werden;
Bezüge, die wegen Erreichens einer Altersgrenze
gewährt werden, gelten erst dann als Versorgungs-
bezüge,wenn der Steuerpflichtigedas 62.Lebens-
jahr vollendet hat.
(3) Vom Arbeitslohn, der dem Arbeitnehmer in der

Zeit vom 8. November bis 31. Dezember aus seinem
erstenDienstverhältniszufließt,ist ein Betragvon 400
Deutsche Mark abzuziehen (Weihnachts-Freibetrag).
Bei einer Veranlagung zur Einkommensteuer und
beim Lohnsteuer-Jahresausgleich ist der Weihnachts-
Freibetragauchzu berücksichtigen,wennder Arbeit-
nehmer in der genannten Zeit keinen Arbeitslohn
bezogenhat.
(4) Vom Arbeitslohn ist außerdem ein Betrag von

480 Deutsche Mark im Kalenderjahr abzuziehen
(Arbeitnehmer-Freibetrag).

(5) Die Freibeträge nach den Absätzen 3 und 4 dür-
fen zusammennur bis zur Höhe des um einen etwa-
igenFreibetragnachAbsatz 2gekürztenArbeitslohns
abgezogenwerden.

e) Kapitalvermögen
($ 2 Abs. 1 Nr. 5)
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(1)Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören

1. Gewinnanteile (Dividenden), Ausbeuten und son-
stige Bezüge aus Aktien, Kuxen, Genußscheinen,
mit denendasRechtamGewinn und Liquidations-
erlös einer Kapitalgesellschaftverbunden ist, aus
Anteilen an Gesellschaftenmit beschränkterHaf-
tung, an Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf-
ten, Kolonialgesellschaften und an bergbautreiben-
den Vereinigungen, die die Rechte einer juristi-

schenPerson haben.Die Bezügegehörennicht zu
den Einnahmen, soweit sie aus Ausschüttungen
einer unbeschränktsteuerpflichtigenKörperschaft
stammen, für die Eigenkapital im Sinne des $30
Abs. 2Nr. 4desKörperschaftsteuergesetzesalsver-
wendetgilt;

2. Bezüge,die auf Grund einer Kapitalherabsetzung
oder nach der Auflösung unbeschränkt steuer-
pflichtiger Körperschaften oder Personenvereini-
gungen im Sinne der Nummer 1anfallen, soweit bei
diesenfür AusschüttungenverwendbaresEigenka-
pital imSinnedes$29desKörperschaftsteuergeset-
zesals verwendetgilt und die Bezügenicht zu den
EinnahmenimSinnederNummer 1gehören.Num-
mer 1 Satz 2 gilt entsprechend;

den $836b bis 36e dieses Gesetzes oder nach $52des
Körperschaftsteuergesetzeszu vergütendeKörper-
schaftsteuer. Die anzurechnende oder zu vergü-
tende Körperschaftsteuer gilt außer in den Fällen
des $ 36e dieses Gesetzes und des $ 52 des Körper-
schaftsteuergesetzesalszusammenmitdenEinnah-
men im Sinne der Nummern 1 oder 2 oder des
Absatzes 2 Nr. 2 Buchstabea bezogen;

gewerbeals stiller Gesellschafterund auspartiari-
schen Darlehen, es sei denn, daß der Gesellschafter
oder Darlehnsgeberals Mitunternehmer anzuse-
hen ist;

Rentenaus Rentenschulden.Bei Tilgungshypothe-
ken und Tilgungsgrundschulden ist nur der Teil
der Zahlungen anzusetzen, der als Zins auf den
jeweiligen Kapitalrest entfällt;

6. außerrechnungsmäßigeund rechnungsmäßigeZin-
sen aus den Sparanteilen, die in den Beiträgen zu
Versicherungen auf den Erlebens- oder Todest#all
enthaltensind.Diesgilt nicht für ZinsenausVersi-
cherungen im Sinne des$ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe
b, die mit Beiträgen verrechnet oder im Versiche-
rungsfall oder im Fall desRückkaufs desVertrags
nach Ablauf von zwölf Jahren seit dem Vertragsab-
schluß ausgezahlt werden. Sätze 1 und 2 sind auf
Kapitalerträgeaus fondsgebundenenLebensversi-
cherungenentsprechendanzuwenden;

7. Zinsen im Sinne des $ 57 Abs. 3 des Aktiengesetzes;
8. ZinsenaussonstigenKapitalforderungenjederArt,

z.B. aus.Einlagen und Guthabenbei Kreditinstitu-
ten, aus Darlehen und Anleihen;

9. Diskontbeträgevon Wechseln und Anweisungen
einschließlich der Schatzwechsel.
(2)ZudenEinkünftenausKapitalvermögengehören

auch

Absatz 1 bezeichneten Einnahmen oder an deren
Stelle gewährt werden;

2. Einnahmenaus der Veräußerung
a) von Dividendenscheinen und sonstigen

Ansprüchen durch den Anteilseigner,
b) von Zinsscheinen durch den Inhaber der

Schuldverschreibung,



wenndie dazugehörigenAktien, sonstigenAnteile
oder Schuldverschreibungen nicht mitveräußert
werden.Anteilseigner ist derjenige,demnach$39
der Abgabenordnungdie Anteile an demKapital-
vermögen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 zuzurech-
nensind.SindeinemNießbraucheroderPfandgläu-
bigerdie Einnahmenim SinnedesAbsatzes1Nr. 1
oder 2 zuzurechnen,so gilt er als Anteilseigner;

3. Einnahmen aus der Veräußerung von Zinsschei-
nen,wenn die dazugehörigenSchuldverschreibun-
gen mitveräußertwerden und das Entgelt für die
aufden Zeitraumbis zur Veräußerungder Schuld-
verschreibungentfallendenZinsen des laufenden
Zinszahlungszeitraums (Stückzinsen) besonders in
Rechnung gestellt ist. Die bei der Einlösung oder
Weiterveräußerungder ZinsscheinevomErwerber
der ZinsscheinevereinnahmtenZinsensindumdas
Entgelt für den Erwerb der Zinsscheine zu kürzen.

Nummern 2 und 3 geltensinngemäßfür die Einnah-
men aus der Abtretung von Dividenden- oder Zinsan-
sprüchen oder sonstigen Ansprüchen im Sinne der
Nummer 2, wenn die dazugehörigen Anteilsrechte
oderSchuldverschreibungennicht in einzelnenWert-
papierenverbrieft sind.Satz2gilt auchbei der Abtre-
tung von Zinsansprüchen aus Schuldbuchforderun-
gen, die in ein öffentliches Schuldbuch eingetragen
sind.
(3)Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2

bezeichneten Art zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständi-
ger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung
gehören,sind sie diesenEinkünften zuzurechnen.
(4)Beider Ermittlungder EinkünfteausKapitalver-

mögenistnach Abzug derWerbungskosteneinBetrag
von 300 DeutscheMark abzuziehen (Sparer-Freibe-
trag), Ehegatten, die zusammen veranlagt werden,
wird ein gemeinsamer Sparer-Freibetrag von 600
Deutsche Mark gewährt. Der gemeinsame Sparer-
Freibetrag ist bei der Einkunftsermittlung bei jedem
Ehegattenje zur Hälfte abzuziehen;sind die um die
Werbungskosten geminderten Kapitalerträge eines
Ehegattenniedriger als 300DeutscheMark, so ist der
anteiligeSparer-Freibetraginsoweit,als er die umdie
Werbungskosten gemindertenKapitalerträge dieses
Ehegattenübersteigt,beim anderen Ehegattenabzu-
ziehen. Der Sparer-Freibetrag und der gemeinsame
Sparer-Freibetragdürfen nicht höher sein als die um
die WerbungskostengemindertenKapitalerträge.

f) Vermietung und Verpachtung
($ 2 Abs. I Nr. 6)
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(I) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

sind
1. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von

unbeweglichem Vermögen, insbesondere von
Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen, Schiffen,
die in ein Schiffsregister eingetragen sind, und
Rechten, die den Vorschriften des bürgerlichen
Rechts über Grundstücke unterliegen (z.B. Erbbau-
recht, Erbpachtrecht, Mineralgewinnungsrecht);

2. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von
Sachinbegriffen, insbesondere von beweglichem
Betriebsvermögen;

3, Einkünfte aus zeitlich begrenzterÜberlassungvon
Rechten, insbesondere von schriftstellerischen,
künstlerischenund gewerblichenUrheberrechten,
von gewerblichenErfahrungenundvon Gerechtig-
keiten und Gefällen;

4. Einkünfte aus der Veräußerung von Miet- und
Pachtzinsforderungen, auch dann, wenn die Ein-
künfte im Veräußerungspreisvon Grundstücken
enthaltensind und die Miet- oder Pachtzinsensich
auf einen Zeitraum beziehen, in dem der Veräuße-
rer noch Besitzer war.

(2) Zu den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung gehört auch der Nutzungswert der Woh-
nung im eigenen Haus oder der Nutzungswert einer
demSteuerpflichtigenganzoder teilweiseunentgelt-
lich überlassenen Wohnung einschließlich der zuge-
hörigen sonstigenRäumeund Gärten.

(3)Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2 bezeich-
netenArt sind Einkünften aus anderenEinkunftsar-
ten zuzurechnen,soweit sie zu diesengehören.

$2la
Nutzungswert der selbstgenutzten Wohnung

im eigenen Einfamilienhaus
(1)Bei einerWohnung im eigenenEinfamilienhaus

im Sinnedes$75Abs. 5desBewertungsgesetzeswird
der Nutzungswert($21Abs.2)aufGrund desEinheits-
werts des Grundstücks ermittelt. Als Grundbetrag für
den Nutzungswert ist 1vom Hundert desmaßgeben-
den Einheitswerts des Grundstücks anzusetzen.
Beginnt oder endet die Selbstnutzungwährend des
Kalenderjahrs, so ist nur der Teil des Grundbetrags
anzusetzen, der auf die vollen Kalendermonate der
Selbstnutzungentfällt.

(2) Maßgebend ist der Einheitswert für den letzten
Feststellungszeitpunkt (Hauptfeststellungs-, Fort-
schreibungs- oder Nachteststellungszeitpunkt), der
vor demBeginndesKalenderjahrs liegtodermit dem
BeginndesKalenderjahrs zusammenfällt,für das der
Nutzungswert zu ermitteln ist. Ist das Einfamilienhaus
erst innerhalb des Kalenderjahrs fertiggestellt wor-
den, für das der Nutzungswert zu ermitteln ist, so ist
der Einheitswertmaßgebend,der zuerstfür das Einfa-
milienhaus festgestelltwird.

(3)Von dem Grundbetrag dürfen nur abgesetzt wer-
den:

1. die mit der Nutzung des Grundstücks zu Wohn-
zwecken in wirtschaftlichemZusammenhangste-
henden Schuldzinsen bis zur Höhe des Grundbe-
trags;

2. erhöhteAbsetzungen,die beidemEinfamilienhaus
in Anspruch genommenwerden,nach Abzug der
Schuldzinsen im Sinne der Nummer 1.

(4) Dient das Grundstück teilweise eigenen oder
fremdengewerblichen,beruflichen oder öffentlichen
Zwecken, so vermindert sich der maßgebende Ein-



heitswert um den Teil, der bei einer Aufteilung nach
demVerhältnis der Nutzflächen auf den gewerblich,
beruflich oder öffentlich genutztenTeil des Grund-
stücksentfällt.Dasselbegilt,wenn Teile desEinfami-
lienhauseszu Wohnzwecken vermietetsind und die
EinnahmenhierausdasDreifachedesanteilig auf die
vermietetenTeile entfallendenGrundbetrags,minde-
stens aber 1000 Deutsche Mark im Kalenderjahr,
übersteigen.
(5)Die Absätze1bis 4sind nichtanzuwenden,wenn

die gesamteFläche des Grundstücks größer als das
Zwanzigfache der bebauten Grundfläche ist; in diesem
Fall ist jedochmindestensder Nutzungswertanzuset-
zen,der sich nach den Absätzen 1bis 4 ergeben würde,
wenn die gesamteFläche desGrundstücks nicht grö-
Ber als das Zwanzigfacheder bebautenGrundfläche
wäre.

ge)Sonstige Einkünfte
($ 2 Abs. I Nr. 7)

822
Arten der sonstigen Einkünfte

Sonstige Einkünfte sind

1. Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, soweit
sie nicht zuden in$ 2 Abs. 1Nr. 1bis 6bezeichneten
Einkunftsarten gehören.Werden die Bezügefrei-
willig oder auf Grund einer freiwillig begründeten
Rechtspflicht oder einer gesetzlich unterhaltsbe-
rechtigtenPerson gewährt,so sind sie nicht dem
Empfänger zuzurechnen, wenn der Geber unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtigist. Zu den in
Satz 1bezeichnetenEinkünften gehörenauch
a) Leibrenteninsoweit,als in den einzelnen Bezü-

gen Einkünfte aus Erträgen des Rentenrechts
enthaltensind.Als Ertrag desRentenrechtsgilt
für die gesamteDauer des Rentenbezugsder
Unterschied zwischen dem Jahresbetrag der
Renteund demBetrag,der sich bei gleichmäßi-
ger Verteilung des Kapitalwerts der Rente auf
ihre voraussichtliche Laufzeit ergibt; dabei ist
der Kapitalwert nachdieserLaufzeit zuberech-
nen.Der Ertrag desRentenrechts(Ertragsanteil)
ist aus der nachstehenden Tabelle zu entneh-
men:

Bei Beginn Er- Bei Beginn Er- Bei Beginn Er-
der Rente trags- der Rente trags- der Rente trags-

vollendetes anteil vollendetes anteil vollendetes anteil
Lebensjahr Lebensjahr Lebensjahr
des Renten- in des Renten- in des Renten- in
berechtigten v.H. berechtigten vH. berechtigten v.H.

0 63 22bis 23 54 39 43
Ibis 3 64 24bis25 53 40 42
Abis 5 63 26 52 4lbis42 4
6bis 8 62 27bis28 51 43 40
Ibis 10 61 29hbis30 50 44 39
11bis 12 60 3 49 45 38
13bis 14 59 32 48 46 37
15bis 16 58 33bis 34 47 47 36
17bis 18 57 35 46 48bis49 35
19bis 20 56 36bis 37 45 50 34

21 35 38 44 51 33

Bei Beginn Er- Bei Beginn Er- Bei Beginn Er-
der Rente trags- der Rente trags- der Rente trags-

vollendetes anteil vollendetes anteil vollendetes anteil
Lebensjahr Lebensjahr Lebensjahr
des Renten- in des Renten- in des Renten- in
berechtigten v.H. berechtigten v.H. berechtigten v.H.

52 32 64 21 77 10
53 31 65 20 78bis79 9
54 30 66 19 80 8
55 29 67 18 8bis82 7
56 28 68 17° 83bis846
57 27 69 16 85bis86 5
58 26 70bis?71 15 87bis89 4

59bis60 25 72 14 90bis92 3
61 24 73 13 93bis8 2
62 23 74 12 ab99 1
63 22 75bis76 11
Die Ermittlung des Ertrags aus Leibrenten,die
vor dem 1. Januar 1955 zu laufen begonnen
haben, und aus Renten, deren Dauer von der
LebenszeitmehrererPersonenoder einer ande-
ren Personals desRentenberechtigtenabhängt,
sowie aus Leibrenten, die auf eine bestimmte
Zeit beschränkt sind, wird durch eine Rechts-
verordnung bestimmt;

b) EinkünfteausZuschüssenund sonstigenVortei-
len, die als wiederkehrende Bezüge gewährt
werden;

1a.EinkünfteausUnterhaltsleistungen,soweitsienach
810Abs. 1Nr. 1vomGeberabgezogenwerdenkön-
nen;

823;

ren Einkunftsarten ($2 Abs. 1Nr. 1bis 6)noch zu
den Einkünften im Sinne der Nummern 1, 1a, 2
oder 4 gehören,z. B. Einkünfte aus gelegentlichen
Vermittlungen und aus der Vermietung bewegli-
cher Gegenstände. Solche Einkünfte sind nicht ein-
kommensteuerpflichtig,wenn sie weniger als 500
DeutscheMark im Kalenderjahr betragenhaben.
Übersteigen die Werbungskosten die Einnahmen,
sodarf der übersteigendeBetragbei Ermittlungdes
Einkommens nicht ausgeglichenwerden; er darf
auch nicht nach $ 10d abgezogenwerden;

Zuschüsse zu
Krankenversicherungsbeiträgen, Übergangsgelder,
Sterbegelder, Versorgungsabfindungen, Versor-
gungsbezüge, die auf Grund des Abgeordnetenge-
setzes,sowie vergleichbareBezüge,die auf Grund
der entsprechendenGesetze der Länder gezahlt
werden. Werden zur Abgeltung des durch das
Mandat veranlaßten Aufwandes Aufwandsent-
schädigungen gezahlt, so dürfen die durch das
Mandat veranlaßten Aufwendungen nicht als
Werbungskostenabgezogenwerden.Wahlkampf-
kostenzur ErlangungeinesMandats im Bundestag
oder im Parlament eines Landes dürfen nicht als
Werbungskostenabgezogenwerden.Es geltenent-
sprechend
a) für Zuschüssezu Krankenversicherungsbeiträ-

gen $ 3 Nr. 62 Satz 1,



b) für Versorgungsbezüge $ 19Abs. 2,beim Zusam-
mentreffen mit Versorgungsbezügen im Sinne
von $ 19 Abs. 2 Satz 2 bleibt jedoch insgesamt
höchstensein Betragvon 4800DeutscheMark
im Veranlagungszeitraum steuerfrei,

c) für das Übergangsgeld, das in einer Summe
gezahltwird, und für dieVersorgungsabfindung
$&34Abs. 3,

d) für Nebeneinkünfte aus wissenschaftlicher,
künstlerischer oder schriftstellerischer Tätig-
keit $ 34 Abs. 4.

8 23
Spekulationsgeschäfte

(1) Spekulationsgeschäfte ($ 22 Nr. 2) sind

1. Veräußerungsgeschäfte,bei denen der Zeitraum
zwischen Anschaffung und Veräußerung beträgt:
a) bei Grundstücken und Rechten,die den Vor-

schriften desbürgerlichen Rechtsüber Grund-
stücke unterliegen (z. B. Erbbaurecht, Erbpacht-
recht,Mineralgewinnungsrecht),nicht mehrals
zwei Jahre,

b) beianderenWirtschaftsgütern,insbesonderebei
Wertpapieren, nicht mehr als sechs Monate;

2. Veräußerungsgeschäfte, bei denen die Veräuße-
rung der Wirtschaftsgüter früher erfolgt als der
Erwerb.
(2)Außer Ansatz bleiben die Einkünfte aus der Ver-

äußerung von
1. Schuld- und Rentenverschreibungenvon Schuld-

nern, die Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im
Inland haben, es sei denn, daß bei ihnen neben der
festen Verzinsung ein Recht auf Umtausch in
Gesellschaftsanteile(Wandelanleihen) oder eine
Zusatzverzinsung,die sich nach der Höhe der Ge-
winnausschüttung des Schuldners richtet, einge-
räumtistoder daßsievon demSteuerpflichtigenim
Ausland erworben worden sind;

2. Forderungen,die in ein inländisches öffentliches
Schuldbucheingetragensind.
(3) Spekulationsgeschäfte liegen nicht vor, wenn

Wirtschaftsgüter veräußert werden, deren Wert bei
Einkünften im Sinne des $ 2 Abs. 1 Nr. 1bis 6 anzuset-
zen ist.
(4)GewinnoderVerlust ausSpekulationsgeschäften

ist der UnterschiedzwischendemVeräußerungspreis
einerseitsund den Anschaffungs-oder Herstellungs-
kosten und den Werbungskosten andererseits.
Gewinne aus Spekulationsgeschäftenbleiben steuer-
frei, wenn der aus Spekulationsgeschäften erzielte
Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als 1000
DeutscheMark betragenhat. Verluste aus Spekula-
tionsgeschäftendürfen nur bis zur Höhe desSpekula-
tionsgewinns,den der Steuerpflichtige im gleichen
Kalenderjahr erzielt hat, ausgeglichenwerden; sie
dürfen nicht nach $ 10d abgezogen werden.

h) Gemeinsame Vorschriften

824
Zu den Einkünften im Sinne des $ 2 Abs. 1 gehören

auch

1. Entschädigungen,die gewährtworden sind
a) als Ersatz für entgangeneoder entgehendeEin-

nahmen oder
b) für die Aufgabe oder Nichtausübung einer

Tätigkeit, für die Aufgabe einer Gewinnbeteili-
gungoder einer Anwartschaft auf eine solche;

c) als Ausgleichszahlungen an Handelsvertreter
nach $ 89b des Handelsgesetzbuchs;

2. Einkünfte auseiner ehemaligenTätigkeit im Sinne
des $ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 oder aus einem früheren
Rechtsverhältnis im Sinne des$2 Abs. 1 Nr. 5 bis 7,
und zwar auch dann,wenn siedemSteuerpflichti-
genals Rechtsnachfolgerzufließen;

3. Nutzungsvergütungen für die Inanspruchnahme
von Grundstücken für öffentliche Zwecke sowie
Zinsen auf solche Nutzungsvergütungenund auf
Entschädigungen,die mit der Inanspruchnahme
von Grundstücken für öffentliche Zwecke zusam-
menhängen.

8 24a
Altersentlastungsbetrag

Altersentlastungsbetragist ein Betragvon 40 vom
Hundert des Arbeitslohns und der positiven Summe
der Einkünfte,die nicht solcheausnichtselbständiger
Arbeit sind, höchstens jedoch insgesamt ein Betrag
von 3000 DeutscheMark im Kalenderjahr. Versor-
gungsbezügeim Sinne des$ 19Abs. 2,Einkünfte aus
Leibrenten im Sinne des $ 22 Nr. 1 Buchstabe a und
Einkünfte im Sinne des $ 22 Nr. 4 Satz 4 Buchstabe b
bleibenbei der BemessungdesBetragsaußerBetracht.
DerAltersentlastungsbetragwird einemSteuerpflich-
tigen gewährt, der vor dem Beginn des Kalenderjahrs,
in demerseinEinkommenbezogenhat,das64.Lebens-
jahr vollendet hatte. Im Fall der Zusammenveranla-
gung von Ehegatten zur Einkommensteuer sind die
Sätze1bis 3 für jedenEhegattengesondertanzuwen-
den.

8 24b
Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag

(1) Steuerpflichtigen,die bis 31. Dezember 1985
finanzielle Hilfen auf Grund einer Rechtsverordnung
nach$2 Abs. 1desAusbildungsplatzförderungsgeset-
zeserhaltenund bei denendie finanziellen Hilfen zu
den Betriebseinnahmenaus Land- und Forstwirt-
schaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit
gehören,wird ein Ausbildungsplatz-Abzugsbetragin
Höhe der finanziellen Hilfen gewährt.Dies gilt auch
für Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln, die dazu
bestimmtsind, zusätzlicheAusbildungsplätze bereit-
zustellen.
(2)Wird die finanzielle Hilfe einer Gesellschaftim

Sinnedes815Abs. 1Nr. 2gewährt,sowird jedemMit-
unternehmerein Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag in
HöhedesTeils der finanziellenHilfe gewährt,derdem
Verhältnis des Gewinnanteils des Mitunternehmers
einschließlich der Vergütungen zum Gewinn der
Gesellschaft entspricht. Der Ausbildungsplatz-
Abzugsbetrag und die Anteile der Mitunternehmer
am Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag sind gesondert
festzustellen($179Abgabenordnung).



ill. Veranlagung
825

Veranlagungszeitraum
(1) Die Einkommensteuerwird nach Ablauf des

Kalenderjahrs (Veranlagungszeitraum) nach dem Ein-
kommenveranlagt,dasder Steuerpflichtigein diesem
Veranlagungszeitraum bezogen hat, soweit nicht nach
den 8846und 46a eine Veranlagung unterbleibt.
(2)Hat die Steuerpflichtnicht während des vollen

Veranlagungszeitraumsbestanden,sowird daswäh-
rend der Dauer der Steuerpflicht bezogene Einkom-
menzugrundegelegt.In diesemFall kann die Veran-
lagung bei Wegfall der Steuerpflicht sofort vorgenom-
menwerden.

8 26
Veranlagung von Ehegatten

(1)Ehegatten, die beide unbeschränkt steuerpflichtig
sind und nicht dauernd getrenntlebenund bei denen
dieseVoraussetzungenzu BeginndesVeranlagungs-
zeitraums vorgelegen haben oder im Laufe des Veran-
lagungszeitraumseingetretensind, können zwischen
getrennter Veranlagung ($26 a)und Zusammenveran-
lagung($26b)wählen.Eine Ehe,die im LaufedesVer-
anlagungszeitraums aufgelöst worden ist, bleibt für
die Anwendung desSatzesI unberücksichtigt,wenn
einer der Ehegattenin demselbenVeranlagungszeit-
raum wieder geheiratethat und bei ihm und dem
neuen Ehegattendie Voraussetzungendes Satzes 1
ebenfallsvorliegen.
(2)Ehegatten werden getrennt veranlagt, wenn einer

der EhegattengetrennteVeranlagung wählt. Ehegat-
ten werden zusammen veranlagt, wenn beide Ehegat-
tendie Zusammenveranlagungwählen.Die zur Aus-
übung der Wahl erforderlichen Erklärungen sind
beim Finanzamtschriftlich oder zu Protokoll abzuge-
ben.
(3)Werden die nachAbsatz 2erforderlichenErklä-

rungen nicht abgegeben, so wird unterstellt, daß die
Ehegattendie Zusammenveranlagungwählen.

826a
GetrennteVeranlagung von Ehegatten

(1)Bei getrennter Veranlagung von Ehegattenin den
in $ 26bezeichnetenFällen sind jedemEhegattendie
von ihm bezogenen Einkünfte zuzurechnen. Einkünfte
eines Ehegattensind nicht allein deshalb zum Teil
demanderenEhegattenzuzurechnen,weil dieserbei
der Erzielung der Einkünfte mitgewirkt hat.

(2) Sonderausgaben ($$ 10 und 10b) und außerge-
wöhnliche Belastungen (8$33 bis 33b) werden, soweit
sie die Summe der bei der Veranlagung jedes Ehegat-
ten in BetrachtkommendenPauschbeträgeoder Pau-
schalen($10c)übersteigen,bis zur Höhe der bei einer
Zusammenveranlagungder Ehegatten in Betracht
kommendenHöchstbeträgeje zur Hälfte bei der Ver-
anlagung der Ehegattenabgezogen,wenn nicht die
Ehegatten gemeinsam eine andere Aufteilung bean-
tragen.Sonderausgabenim Sinnedes$ 10Abs. 1Nr. 1
könnennur bei der Veranlagung desEhegattenabge-
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zogen werden, der sie geleistet hat. Die nach $ 33b
Abs. 5 übertragbarenPauschbeträgestehenden Ehe-
gatteninsgesamtnureinmal zu;siewerdenjedemEhe-
gatten zur Hälfte gewährt.

(3)Die Anwendung der $$10aund 10d fürden Fall
des Übergangs von der getrennten Veranlagung zur
Zusammenveranlagungund von der Zusammenver-
anlagung zur getrennten Veranlagung, wenn bei bei-
den Ehegatten nicht entnommene Gewinne oder nicht
ausgeglichene Verluste vorliegen, wird durch Rechts-
verordnung geregelt.

8 26b
Zusammenveranlagung von Ehegatten

Bei der Zusammenveranlagungvon Ehegattenwer-
den die Einkünfte, die die Ehegatten erzielt haben,
zusammengerechnet,den Ehegattengemeinsamzuge-
rechnet und, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist,
die EhegattensodanngemeinsamalsSteuerpflichtiger
behandelt.

827
(weggefallen)

8 28
Besteuerung bei fortgesetzter Gütergemeinschaft
Bei fortgesetzter Gütergemeinschaft gelten Ein-

künfte,die in das Gesamtgutfallen,als Einkünfte des
überlebendenEhegatten,wenn dieser unbeschränkt
steuerpflichtigist.

829
Durchschnittsätze

(1)Durchschnittsätzekönnen durch Rechtsverord-
nung aufgestelltwerden
1. für die Ermittlung des Gewinns aus Land- und

Forstwirtschaft,ausGewerbebetrieboder ausselb-
ständiger Arbeit;

2. für die Ermittlung des Überschussesder Einnah-
menüberdieWerbungskostenbeiVermietungund
Verpachtung.
(2) Die aufgestellten Durchschnittsätze

zugrunde zu legen
sind

1. der Gewinnermittlung,wenn
a) der Steuerpflichtige nicht zur Führung von

Büchernverpflichtet ist,
b) ordnungsmäßige Bücher nicht geführt werden

oderdie BüchersachlicheUnrichtigkeit vermu-
ten lassen und

c) der Umsatz die durch Rechtsverordnung zu
bestimmende Grenze nicht übersteigt;

2. der Ermittlung der Einkünfte ausVermietung und
Verpachtung,wenndieWerbungskostennichtord-
nungsmäßigaufgezeichnetwerden oder die Auf-
zeichnungensachlicheUnrichtigkeit vermutenlas-
sen.
(3)Der Steuerpflichtigekann nicht einwenden,daß

die Durchschnittsätzezu hoch festgesetztseien.



8 30
(weggefallen)

831
Pauschbesteuerung

(1) Bei Personen, die durch Zuzug aus dem Ausland
unbeschränkt steuerpflichtig werden, können die
obersten Finanzbehörden der Länder mit Zustimmung
des Bundesministers der Finanzen die Einkommen-
steuerbis zur Dauervon zehnJahren seitBegründung
der unbeschränktenSteuerpflichtin einemPauschbe-
trag festsetzen.
(2) Die Besteuerung der Auslandsbeamten kann

durch Rechtsverordnungabweichendvon den allge-
meinenVorschriften geregeltwerden.

IV. Tarif

832
Zu versteuerndes Einkommen, Sonderfreibeträge,

Kinder
(1)ZuversteuerndesEinkommenistdasumdienach

denAbsätzen2und3 in BetrachtkommendenSonder-
freibeträge, den allgemeinen Tariifreibetrag nach
Absatz 8undumdie sonstigenvomEinkommenabzu-
ziehendenBeträgeverminderteEinkommen.
(2) Ein Altersfreibetrag von 720 Deutsche Mark

wird einem Steuerpflichtigengewährt,der vor dem
Beginn des Kalenderjahrs, in dem er sein Einkommen
bezogen hat, das 64. Lebensjahr vollendet hatte. Bei
Ehegatten, die nach den 8826,26b zusammen zur Ein-
kommensteuerveranlagtwerden,verdoppeltsichder
Altersfreibetrag, wenn jeder Ehegatte die Vorausset-
zung desSatzes1erfüllt.
(3)Einem Steuerpflichtigen,für den die Vorausset-

zungen des $ 32a Abs. 5 oder 6 nicht erfüllt sind und
der nicht nach den 8$26,26a getrennt zur Einkommen-
steuer zu veranlagen ist, wird ein Haushaltsfreibetrag

1. von 840DeutscheMark gewährt,wenner vor dem
Beginn des Kalenderjahrs, in dem er sein Einkom-
men bezogen hat, das 49.Lebensjahr vollendet hatte,
oder

2. von 3000 Deutsche Mark gewährt, wenn er im Ver-
anlagungszeitraum mindestens ein Kind hat.
(4)Kinder im Sinne desAbsatzes3 Nr. 2 sind:
leibliche Kinder,
Adoptivkinder,
Pflegekinder,
Stiefkinder, solange die Ehe besteht, durch die das
Stiefkindschaftsverhältnisbegründetworden ist.

Ponnn

Ein Kind einesunbeschränkteinkommensteuerpflich-
tigen Elternpaares, bei dem die Voraussetzungen des
826 Abs. 1Satz1nicht vorliegen,wird demElternteil
zugeordnet,in dessenWohnung eserstmalsim Kalen-
derjahr mit Hauptwohnung gemeldetwar. War das
Kind nicht in einer Wohnung eines Elternteils oder
war esin einergemeinsamenWohnung der Elternmit
Hauptwohnunggemeldet,sowird esder Mutter zuge-

ordnet; es wird dem Vater zugeordnet, wenn dieser
durch eine Bescheinigungder zuständigenBehörde
nachweist, daß es zu seinem Haushalt gehört hat.

(5)Ein Kind wird in demVeranlagungszeitraum,in
demeslebendgeborenwurde,und in jedemfolgenden
Veranlagungszeitraum,zu dessenBeginn es das 18.
Lebensjahrnoch nicht vollendethat,berücksichtigt.
(6) Ein Kind, das zu Beginn des Veranlagungszeit-

raums das 18. Lebensjahr,aber noch nicht das 27.
Lebensjahr vollendet hat,wird berücksichtigt, wenn es

1. für einen Beruf ausgebildetwird oder
1a. eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplat-

zes nicht beginnen oder fortsetzen kann oder
nicht erwerbstätigist und auch die übrigenVor-
aussetzungen des $ 2 Abs. 4a des Bundeskinder-
geldgesetzesfür die Gewährung von Kindergeld
vorliegenoder

2. den gesetzlichenGrundwehrdienst oder Zivil-
dienst leistetoder

3. freiwillig für eine Dauer von nicht mehrals drei
Jahren Wehr- oder Polizeivollzugsdienst leistet,
der anStelledesgesetzlichenGrundwehrdienstes
oder Zivildienstesabgeleistetwird, oder

4. eine vom gesetzlichen Grundwehrdienst oder
Zivildienst befreiende Tätigkeit als Entwick-
lungshelfer im Sinne des$ 1 Abs. 1 des Entwick-
lungshelfer-Gesetzesausübtoder

5. ein freiwilliges sozialesJahr im SinnedesGeset-
zes zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jah-
res leistetoder

6. wegen körperlicher, geistiger oder seelischer
Behinderungdauernderwerbsunfähigist.

In den Fällen der Nummern 2bis 4 ist Voraussetzung,
daßdurch die Aufnahme desDienstesoderder Tätig-
keit eine Berufsausbildungunterbrochenworden ist.

(7) Ein Kind, das zu Beginndes Veranlagungszeit-

sichtigt, wenn es

1. für einenBerufausgebildetwird und der Abschluß
der BerufsausbildungwegenmangelndenStudien-
platzes oder infolge berufsbedingten Wohnort-
wechsels des Steuerpflichtigensich nachweislich
um den Zeitraumvon der Vollendung des 27.Le-
bensjahrs bis zum Beginn des Veranlagungszeit-
raumsverzögerthat oder

2. wegen körperlicher, geistigeroder seelischer Be-
hinderung dauernd erwerbsunfähigist und
a) ledig oder verwitwet ist oder
b) verheiratetistund seinEhegatteaußerstandeist,

es zu unterhalten,oder
c) geschieden ist und sein früherer Ehegatte

aa) gesetzlichzum Unterhalt verpflichtet und
“außerstande ist, es zu unterhalten, oder

bb) gesetzlich nicht zum Unterhalt verpflichtet
ist und esnicht unterhält.

(8)Der allgemeineTariffreibetragbeträgt510Deut-
scheMark. Bei Steuerpflichtigen,bei denendie tarif-



liche Einkommensteuernach$32aAbs. 5oder6zube-
rechnen ist,verdoppeltsich der allgemeineTariffrei-
betrag.

832a
Einkommensteuertarif

(1)Die tarifliche Einkommensteuer bemißt sich nach
dem zu versteuernden Einkommen. Sie beträgt vorbe-
haltlich der 8$ 32 b,34 und 34b jeweils in Deutsche
Mark

1. für zu versteuernde Einkommen bis zu 3 690 Deut-
sche Mark: 0;

2. für zu versteuernde Einkommen von 3691 Deut-
sche Mark bis 16000 Deutsche Mark:
0,22x - 812;

3. für zu versteuernde Einkommen von 16001 Deut-
sche Mark bis 47 999 Deutsche Mark:
{[(10,86y - 154,42)y+925]y+2200}y
+2708,

4. für zu versteuernde Einkommen von 48 000 Deut-
sche Mark bis 129999 Deutsche Mark:
{[(0,1z - 6,07)z+109,95]z+4800)z
+15298,

9. für zu versteuernde Einkommen von 130000 Deut-
sche Mark an: 0,56 x —13644,

„<“ist das abgerundete zu versteuernde Einkommen.
„Y" ist ein Zehntausendstel des 16000 Deutsche Mark
übersteigenden Teils des abgerundeten zu versteuern-
den Einkommens. „z" ist ein Zehntausendstel des
48000DeutscheMark übersteigendenTeils desabge-
rundeten zu versteuernden Einkommens.

(2) Das zu versteuernde Einkommen ist
1. auf dennächstendurch 30ohneRestteilbarenvol-

len Deutsche-Mark-Betrag abzurunden,wenn es
nicht mehr als 48000DeutscheMark beträgtund
nicht bereits durch 30 ohne Rest teilbar ist,

2. auf den nächsten durch 60 ohne Rest teilbaren vol-
len Deutsche-Mark-Betragabzurunden, wenn es
mehr als 48000DeutscheMark beträgtund nicht
bereitsdurch 60ohne Restteilbar ist.
{3)Die zur Berechnung der tariflichen Einkommen-

steuererforderlichen Rechenschrittesind in der Rei-
henfolge auszuführen, die sich nach dem Horner-
Schemaergibt.DabeisinddiesichausdenMultiplika-
tionen ergebenden Zwischenergebnisse für jeden wei-
teren Rechenschrittmit drei Dezimalstellenanzuset-
zen; die nachfolgenden Dezimalstellen sind fortzulas-
sen.Der sichergebendeSteuerbetragist aufdennäch-
stenvollen Deutsche-Mark-Betragabzurunden.

(4) Für zu versteuernde Einkommen bis 130019
Deutsche Mark ergibt sich die nach den Absätzen 1bis
3berechnetetarifliche Einkommensteuerausder die-
semGesetzbeigefügtenAnlage 1(Einkommensteuer-
Grundtabelle)’).

‘) Die ab dem Veranlagungszeitraum 1979anzuwendendenTabellen sind im
BGBl. 1978Teil I S.1861ff,abgedruckt.
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(5)BeiEhegatten,die nachden8$26,26bzusammen
zur Einkommensteuerveranlagt werden,beträgtdie
tarifliche Einkommensteuervorbehaltlich der 8$32b,
34und 34bdas ZweifachedesSteuerbetrags,der sich
für die Hälfte ihres gemeinsamzuversteuerndenEin-
kommens nach den Absätzen 1bis 3 ergibt (Splitting-
Verfahren). Für zu versteuernde Einkommen bis
260 039 Deutsche Mark ergibt sich die nach Satz 1be-
rechnetetarifliche Einkommensteueraus der diesem
GesetzbeigefügtenAnlage 2(Einkommensteuer-Split-
tingtabelle)*).
(6) Das Verfahren nach Absatz 5 ist auch anzuwen-

denzur Berechnungdertariflichen Einkommensteuer
für das zu versteuerndeEinkommen
1. bei einem verwitweten Steuerpflichtigenfür den

Veranlagungszeitraum, der dem Kalenderjahr
folgt,in demder Ehegatteverstorbenist,wenn der
Steuerpflichtige und sein verstorbener Ehegatte im
Zeitpunkt seines Todes die Voraussetzungendes
826 Abs. 1 Satz 1 erfüllt haben,

2. bei einemSteuerpflichtigen,dessenEhe in demKa-
lenderjahr,in demer seinEinkommenbezogenhat,
durch Tod, Scheidung oder Aufhebung aufgelöst
worden ist, wenn in diesem Kalenderjahr
a) der Steuerpflichtigeund seinbisherigerEhegat-

tedie Voraussetzungendes$26Abs. 1Satz1er-
füllt haben,

b) der bisherige Ehegattewieder geheiratet hat
und .

c) derbisherigeEhegatteunddessenneuerEhegat-
teebenfallsdie Voraussetzungendes$26Abs. 1
Satz 1erfüllen.

Voraussetzungist,daßder Steuerpflichtigenicht nach
den 88 26, 26a getrennt zur Einkommensteuer veran-
lagt wird.

$32b
Progressionsvorbehalt bei Abkommen
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung

Sind bei unbeschränkt Steuerpflichtigennach ei-
nem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung die aus demausländischenVertragsstaatstam-
menden Einkünfte steuerfrei, so ist auf das nach 832 a
Abs. 1zuversteuerndeEinkommender Steuersatzan-
zuwenden, der sich ergibt, wenn die ausländischen
Einkünfte,ausgenommendiedarin enthaltenenaußer-
ordentlichen Einkünfte,bei der Berechnungder Ein-
kommensteuereinbezogenwerden.

833
AußergewöhnlicheBelastungen

(1)ErwachseneinemSteuerpflichtigenzwangsläufig
größereAufwendungenalsderüberwiegendenMehr-
zahl der Steuerpflichtigengleicher Einkommensver-
hältnisse,gleicher Vermögensverhältnisseund glei-
chen Familienstands (außergewöhnliche Belastung), so
wird aufAntrag die Einkommensteuerdadurchermä-
Bigt,daß der Teil der Aufwendungen, der die dem



Steuerpflichtigen zumutbare Belastung: (Absatz 3)
übersteigt,vom:Gesamtbetragder Einkünfte abgezo-
gen wird.

(2) Aufwendungen erwachsen dem Steuerpflichti-
gen zwangsläufig, wenn er sich ihnen aus rechtlichen,
tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen
kann und soweitdie Aufwendungen den Umständen
nach notwendig sind und einen angemessenen Betrag
nichtübersteigen.Aufwendungen,diezudenBetriebs-
ausgaben,Werbungskostenoder Sonderausgabenge-
hören, bleiben dabei außer Betracht; das eilt für Auf-
wendungen im Sinne des$ 10Abs. 1Nr.7nur insoweit,
als sie als Sonderausgaben abgezogen werden können.
Aufwendungen, die durch Diätverpflegung entstehen,
könnennichtalsaußergewöhnlicheBelastungberück-
sichtigtwerden. \
(3)Die zumutbareBelastungbeträgt

bei einemum die Sonderausgaben
im Sinne des$ 10Abs. 1

Nr.1,1a 4bis 7
und des $ 10b verminderten
Gesamtbetragder Einkünfte

über über
bis 24.000} 50000| über

24 000 |DM bis IDM bis |100000
DM 50 000 [100000| DM

DM DM

l. bei Steuerpflichtigen,
die keine Kinder haben
und bei denen die Ein-
kommensteuer

a) nach $32a Abs. 1,.. 7 7 8 8

b) nach 832a Abs.5
oder 6 (Splitting-
Verfahren)......... 5 6 7 8

zu berechnen ist;

2. bei Steuerpflichtigen
mit

a) einem Kind oder .
zwei Kindern,....... 3 4 6 7

b) drei oder
mehr Kindern...... 1 2 4 7

vom Hundert des um
die Sonderausgaben
im Sinne des $ 10
Abs. 1Nr.1,1a, 4 bis
? und des$ 10b ver-
minderten Gesamt-
betrags der Ein-
künfte.

Als Kinder desSteuerpflichtigenzählen
1. Kinder im Sinne des $ 32 Abs. 4 bis 7 und
2. Kinder im Sinne des $ 32 Abs. 4 Satz 1,Abs. 5 bis7,

die nach $ 32 Abs. 4 Sätze 2 und 3 dem anderen EI-
ternteil zugeordnetwerden und denen gegenüber
der. Steuerpflichtige seiner Unterhaltsverpflich-
tung für den Veranlagungszeitraumnachkommt.

8 33a
Außergewöhnliche Belastung in besonderen Fällen
(1)ErwachseneinemSteuerpflichtigenzwangsläufig

($ 33 Abs. 2) Aufwendungen für den Unterhalt und
eine etwaigeBerufsausbildungvon Personen,für die
im Veranlagungszeitraum weder der Steuerpflichtige
noch eine andere Person Anspruch auf Kindergeld
nach dem Bundeskindergeldgesetz oder auf andere
Leistungen für Kinder ($8 Abs. 1Bundeskindergeldge-
setz)hat,sowird aufAntrag die Einkommensteuerda-
durch ermäßigt,daßdie Aufwendungen,höchstensje-
doch ein Betrag von 3600 Deutsche Mark im Kalen-
derjahr für jede unterhaltene Person, vom Gesamtbe-
trag der Einkünfte abgezogen werden. Voraussetzung
ist, daß die unterhaltene Person kein oder nur ein ge-
ringesVermögenbesitzt.Hat die unterhaltenePerson
andereEinkünfteoder Bezüge,die zur Bestreitungdes
Unterhaltsbestimmtodergeeignetsind,sovermindert
sich der Betrag von 3600 Deutsche Mark um den Be-
trag,um den diese Einkünfte und Bezügeden Betrag
von4200DeutscheMark übersteigen.Istdieunterhal-
tene Person nicht unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig, so können die Aufwendungen nur abgezo-
gen werden, soweit sie nach den Verhältnissen des
Wohnsitzstaatesder unterhaltenenPersonnotwendig
undangemessensind,höchstensjedochderBetrag,der
sich nach den Sätzen 1bis 3ergibt; ob der Steuerpflich-
tige sich den Aufwendungen aus rechtlichen, tatsäch-
lichen oder sittlichenGründen nicht entziehenkann,
ist nach inländischenMaßstäbenzu beurteilen.Wer-
den die Aufwendungen für eine unterhaltenePerson
von mehrerenSteuerpflichtigengetragen,sowird bei
jedemder Teil dessich hiernach ergebendenBetrags
abgezogen,der seinemAnteil am Gesamtbetragder
Leistungenentspricht.
(la) Kommt der Steuerpflichtigefür den Veranla-

gungszeitraumseinerUnterhaltsverpflichtunggegen-
über einem Kind nach, das dem anderen Elternteil zu-
zuordnen und bei diesem zu berücksichtigen ist ($32
Abs. 4 bis 7), so wird auf Antrag ein Betrag von
600DeutscheMark im Kalenderjahr vom Gesamtbe-
trag der Einkünfte abgezogen.
(2)ErwachseneinemSteuerpflichtigenAufwendun-

gen für die BerufsausbildungeinesKindes, für daser
Anspruch auf Kindergeld nach dem Bundeskinder-
geldgesetzoderauf andereLeistungenfür Kinder ($8
Abs. 1 Bundeskindergeldgesetz)hat, so werden auf
Antrag die folgendenBeträge(Ausbildungsfreibeträ-
ge)vom Gesamtbetragder Einkünfte abgezogen:
1. für ein Kind, das das 18.Lebensjahrvollendet hat,

a) ein Betragvon 2400DeutscheMark im Kalen-
derjahr,wenndasKind im Haushalt desSteuer-
pflichtigen untergebrachtist,

b) ein Betragvon 4200DeutscheMark im Kalen-
derjahr, wenn das Kind zur Berufsausbildung
auswärtig untergebrachtist;

2. fürein Kind, das das 18.Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat, ein Betrag von 1800 Deutsche Mark im
Kalenderjahr, wenn das Kind zur Berufsausbildung
auswärtig untergebrachtist.

Die Ausbildungsfreibeträgevermindern sich jeweils
umdie eigenenEinkünfte und BezügedesKindes,die



zur Bestreitung seines Unterhalts oder seiner Berufs-
ausbildung bestimmt oder geeignet sind, soweit diese
2400DeutscheMark im Kalenderjahrübersteigen,so-
wie um die dem Kind als Zuschuß gewährten Leistun-
gen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Liegen bei einem unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtigen Elternpaar die Voraussetzungen des $ 26
Abs. 1Satz1nicht vor und hatein Elternteil für dasin
BerufsausbildungbefindlicheKind Anspruch aufKin-
dergeld nach dem Bundeskindergeldgesetzoder auf
andere Leistungen für Kinder ($ 8 Abs. 1 Bundeskin-
dergeldgesetz),sowird bei jedemElternteil,demAuf-
wendungen für die Berufsausbildung des Kindes er-
wachsen, die Hälfte des sich nach den Sätzen 1 und 2
ergebenden Betrags abgezogen. Die Eltern können bei
einer Veranlagung zur Einkommensteuergemeinsam
für den Veranlagungszeitraum eine andere Auftei-
lung beantragen, eine Änderung der beantragten Auf-
teilung ist nicht zulässig.Hat nachweislichein Eltern-
teil allein Aufwendungen für die Berufsausbildung
des Kindes getragen, so wird bei seinerVeranlagung
zur Einkommensteuerder sich nachdenSätzen1und
2 ergebendeBetrag in voller Höhe abgezogen,auch
wenn dieser Elternteil keinen Anspruch auf Kinder-
geldnachdemBundeskindergeldgesetzoderaufande-
re Leistungen für Kinder ($ 8 Abs. 1 Bundeskinder-
geldgesetz)hat.Die Sätze3bis 5 sind auf die Fälle ent-
sprechendanzuwenden,in denenfür ein Kind ein an-
derer Steuerpflichtigerals ein gegenüberdem Kind
unterhaltspflichtigerElternteil Anspruch auf Kinder-
geldnachdemBundeskindergeldgesetzoderaufande-
re Leistungen für Kinder ($ 8 Abs.1 Bundeskinder-
geldgesetz)hat.
(3)°) Erwachsen einem SteuerpflichtigenAufwen-

dungen
1. für Dienstleistungenzur Beaufsichtigungoder Be-

treuung eines Kindes im Sinne des $ 32 Abs. 4 oder

‘) $33a Abs.3 in der vor demVeranlagungszeitraum1980geltendenFassung
lautet wie folgt (vgl.$ 52Abs. 25):
(3)ErwachseneinemSteuerpflichtigenAufwendungen durch die Beschäf-

tigungeiner Hausgehilfin,sowird aufAntrag die Einkommensteuerdadurch
ermäßigt,daß die Aufwendungen, höchstensjedoch ein Betrag von 1200
DeutscheMark im Kalenderjahr, vom Gesamtbetragder Einkünfte abgezo-
genwerden,wenn
1. zum Haushalt desSteuerpflichtigenmindestensdrei Kinder ($32 Abs. 4

bis 7) gehören,die das 18.Lebensjahrnoch nicht vollendet haben,oder
2. **)zum Haushalt des Steuerpflichtigenmindestenszwei Kinder gehören,

die das 18.Lebensjahrnoch nicht vollendet haben,und
a) der Steuerpflichtigeverheiratet ist, von seinemEhegattennicht dau-

ernd getrenntlebt und beide Ehegattenerwerbstätigsind,oder
b) der Steuerpflichtigeunverheiratet und erwerbstätigist,
oder

3. der Steuerpflichtigeoder sein nicht dauernd getrenntlebenderEhegatte
das 60.Lebensjahrvollendet hat
oder

4. der Steuerpflichtigeoder sein nicht dauernd getrenntlebenderEhegatte
oder ein zu seinemHaushalt gehörigesKind oder eine anderezu seinem
Haushalt gehörigeunterhaltenePerson,für dieeineErmäßigungnachAb-
satz | gewährt wird, nicht nur vorübergehend körperlich hilflos oder
schwer körperbeschädigtist oder die Beschäftigungeiner Hausgehilfin
wegenKrankheit einer der genanntenPersonenerforderlich ist,

Wird statteiner Hausgehilfin stundenweiseeine Haushaltshilfe beschäftigt,
50 tritt an die StelledesBetragsvon 1200DeutscheMark ein Betragvon 600
DeutscheMark. Wird eineSteuerermäßigungnachden Sätzen1oder2nicht
gewährt,so kann ein Betragvon 1200DeutscheMark abgezogenwerden,
wennder Steuerpflichtigeodersein nichtdauerndgetrenntlebenderEhegat-
te in einemHeim oderdauerndzur Pflegeuntergebrachtist und die Aufwen-
dungenfür die Unterbringung Kosten für Dienstleistungen,die mitdenenei-
ner Hausgehilfin oder Haushaltshilfevergleichbarsind,enthalten.Eine Steu-
erermäßigungfür mehr als eine Hausgehilfin oder Haushaltshilfe oder für
eine Hausgehilfin und eine Haushaltshilfe stehtdem Steuerpflichtigennur
zu.wenn zuseinemHaushalt mindestensfünf Kinder gehören,die das 18.Le-
bensjahrnochnicht vollendethaben.Ehegatten,beidenendie Voraussetzun-
gendes$26Abs. I vorliegen,können für die Zeit desVorliegens dieserVor-
aussetzungendie nachdenSätzen1bis4 in BetrachtkommendenBeträgeins-
gesamtnur einmal abziehen.

") Anstelle des$ 33a Abs.3 Nr 2 ist $ 53a anzuwenden.
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2. durch die Beschäftigungeiner Hausgehilfin oder
Haushaltshilfe, wenn
a) der Steuerpflichtigeoderseinnicht dauerndge-

trennt lebender Ehegatte das 60.Lebensjahr
vollendet hat oder

b) der Steuerpflichtigeoderseinnicht dauerndge-
trennt lebender Ehegatteoder ein zu seinem
Haushalt gehöriges Kind im Sinne des $ 32
Abs. 4 Satz 1oder eineanderezu seinemHaus-
halt gehörige unterhaltene Person, für die eine
ErmäßigungnachAbsatz 1gewährtwird, nicht
nur vorübergehend körperlich hilflos oder
schwer körperbehindert ist oder die Beschäfti-
gung einer Hausgehilfin oder einer Haushalts-
hilfe wegen Krankheit einer der genannten Per-
sonen erforderlich ist,

sowird auf Antrag die Einkommensteuerdadurch er-
mäßigt, daß die Aufwendungen vom Gesamtbetrag
der Einkünfte abgezogenwerden,und zwar
im Fall der Nummer 1höchstens600DeutscheMark
oder bei Zusammenveranlagungvon Ehegattenhöch-
stens1200DeutscheMark im Kalenderjahr für jedes
Kind, das das 18.Lebensjahr noch nicht vollendet hat;
die Erhöhung auf 1200Deutsche Mark gilt auch, wenn
derandereElternteilnicht unbeschränktsteuerpflich-
tig ist oder seinerUnterhaltsverpflichtunggegenüber
demKind für den Veranlagungszeitraumnicht nach-
kommt,
im Fall derNummer 2höchstens1200DeutscheMark
im Kalenderjahr.
Wird eine Steuerermäßigungnach Satz 1 Nummer 2
nicht gewährt,so kann ein Betragvon 1200Deutsche
Mark abgezogenwerden,wenn der Steuerpflichtige
oderseinnicht dauerndgetrenntlebenderEhegattein
einemHeim oderdauerndzur Pflegeuntergebrachtist
unddie Aufwendungen für dieUnterbringungKosten
für Dienstleistungen,diemitdeneneinerHausgehilfin
oder Haushaltshilfevergleichbarsind,enthalten.Ehe-
gatten, bei denen die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1
vorliegen,können für die Zeit des Vorliegens dieser
Voraussetzungen die nach Satzi Nummer? und
Satz2 in BetrachtkommendenBeträgeinsgesamtnur
einmal abziehen.
(4)Für jedenvollen Kalendermonat,in demdie in

den Absätzen 1bis 3 bezeichnetenVoraussetzungen
nicht vorgelegenhaben,ermäßigensich die dort be-
zeichnetenBeträgeum je ein Zwölttel.

(5)In denFällendesAbsatzes1Satz1undderAb-
sätze 2 und 3 kann wegen der in diesen Vorschriften
bezeichneten Aufwendungen der Steuerpflichtige
eine Steuerermäßigung nach $ 33 nicht in Anspruch
nehmen.

833b
Pauschbeträgefür Körperbehinderte

und Hinterbliebene
(1)Wegen der außergewöhnlichenBelastüngen,die

Körperbehinderten unmittelbar infolge ihrer Körper-
behinderung erwachsen, wird auf Antrag ohne Kür-
zung um die zumutbareBelastung($33 Abs. 3) ein



Pauschbetragabgezogen,wenn nicht Aufwendungen
nachgewiesen oder glaubhaft gemacht werden, die bei
Anwendung des $ 33 zu einem höheren Abzugsbetrag
führen.
(2)Die Pauschbeträgeerhalten

1. Körperbehinderte, deren Minderung der Erwerbs-
fähigkeit auf weniger als 50 vom Hundert, aber
mindestens25 vom Hundert festgestelltist, wenn
a) dem Körperbehinderten wegen seiner Behinde-

rung nach gesetzlichen Vorschriften Renten
oder andere laufende Bezüge zustehen, und zwar
auch dann, wenn das Recht auf die Bezüge ruht
oder der Anspruch auf die Bezüge durch Zah-
lung eines Kapitals abgefunden worden ist, oder

b) die Körperbehinderung zu einer äußerlich er-
kennbaren dauernden Einbuße der körperli-
chen Beweglichkeit geführt hat oder auf einer
typischenBerufskrankheitberuht;

2. Körperbehinderte, deren Minderung der Erwerbs-
fähigkeit auf mindestens 50 vom Hundert festge-
stellt ist.
(3)Die Höhe des Pauschbetrags richtet sich nach der

dauerndenMinderung der ErwerbsfähigkeitdesKör-
perbehinderten, soweit diese nicht überwiegend auf
Alterserscheinungen beruht. Als Pauschbeträge wer-
den gewährt:

Stufe derErwerbsfählgkeitum
v.H. v.H. DM

1 25bis 34 600
2 35bis 44 840
3 45bis 54 1110
4 55bis 64 1410
5 65bis 74 1740
6 75bis 84 2070
7 85bis 90 2400
8 91bis 100(Erwerbsunfähigkeit)| 2760

Für Blinde und für Körperbehinderte, die infolge der
Körperbehinderung ständig so hilflos sind, daß sie
nicht ohnefremdeWartung und Pflegebestehenkön-
nen,erhöht sich der Pauschbetragauf 7200Deutsche
Mark.

(4)Personen,denen laufendeHinterbliebenenbezü-
ge bewilligt worden sind, erhalten auf Antrag einen
Pauschbetragvon 720DeutscheMark, wenn die Hin-
terbliebenenbezügegeleistetwerden
1. nachdemBundesversorgungsgesetzodereineman-

deren Gesetz, das die Vorschriften des Bundesver-
sorgungsgesetzes über Hinterbliebenenbezüge für
entsprechend anwendbar erklärt, oder

2. nachdenVorschriften überdie gesetzlicheUnfall-
versicherung oder

3. nach den beamtenrechtlichen Vorschriften an Hin-
terbliebeneeinesandenFolgeneinesDienstunfalls
verstorbenen Beamten oder

4. nachden Vorschriften desBundesentschädigungs-
gesetzesüber die Entschädigung für Schäden an Le-
ben, Körper oder Gesundheit.

Der Pauschbetragwird auchdann gewährt,wenn das
Rechtauf die Bezügeruht oder der Anspruch auf die
Bezüge durch Zahlung eines Kapitals abgefunden
worden ist,
(5) Steht der Pauschbetragfür Körperbehinderte

oderder Pauschbetragfür HinterbliebeneeinemKind
desSteuerpflichtigen($32Abs. 4bis7)zu,sowird vor-
behaltlich der Sätze2 bis 5 der Pauschbetragauf An-
trag auf den Steuerpflichtigen übertragen, wenn ihn
dasKind nichtin Anspruch nimmt.IstdasKind in Fäl-
len, in denen bei einem unbeschränkt einkommensteu-
erpflichtigenElternpaardieVoraussetzungendes$26
Abs. 1Satz1nicht vorliegen,für den einen Elternteil
ein Kind im Sinne des $32 Abs. 4 bis 7 und kommt der
andere Eiternteil seiner Unterhaltsverpflichtung ge-
genüber dem Kind für den Veranlagungszeitraum
nach, so wird der Pauschbetrag auf jeden Elternteil zur
Hälfte übertragen.Die Eltern könnenbeieinerVeran-
lagung zur Einkommensteuer gemeinsam für den Ver-
anlagungszeitraum eine andere Aufteilung beantra-
gen;in diesemFall kann eineSteuerermäßigungnach
833 wegen der Aufwendungen, für die der Pauschbe-
trag für Körperbehinderte gilt, nicht in Anspruch ge-
nommen werden, es sei denn, daß der andereElternteil
keinesteuerpflichtigenEinkünfte hat.Eine Anderung
der beantragten Aufteilung ist nicht zulässig. Hat im
Fall des Satzes2 nachweislich ein Elternteil allein
Aufwendungen für den Unterhalt des Kindes getra-
gen,sowird bei seinerVeranlagung zur Einkommen-
steuerder Pauschbetragauf ihn in voller Höhe über-
tragen.

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnungmit Zustimmungdes Bundesrates
zu bestimmen, wie nachzuweisen ist, daß die Voraus-
setzungenfür die Inanspruchnahmeder Pauschbeträ-
ge vorliegen.

8 34
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

(1)Sind in dem Einkommen außerordentlicheEin-

lendeEinkommensteuernacheinemermäßigtenSteu-
ersatz zu bemessen; der ermäßigte Steuersatz beträgt
die Hälfte des durchschnittlichen Steuersatzes,der
sich ergebenwürde,wenn die tarifliche Einkommen-
steuer nach dem gesamten zu versteuernden Einkom-
men zuzüglich der nach einemAbkommen zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung von der Einkommen-
steuer freigestelltenausländischen Einkünfte zu be-
messen wäre. Auf das restliche zu versteuernde Ein-
kommenistvorbehaltlichder Absätze3und 4unddes
$ 34b die Einkommensteuertabelleanzuwenden.Die
Sätze1und 2 geltennicht,wenn der Steuerpflichtige
auf die außerordentlichenEinkünfte ganz oder teil-
weise $ 6b oder $6c anwendet.

(2)Als außerordentlicheEinkünfte imSinnedesAb-
satzes1 kommennur in Betracht
1. Veräußerungsgewinne im Sinne der 8814, 14a

Abs. 1,88 16, 17 und 18Abs. 3;



2. Entschädigungen im Sinne des$ 24 Nr. 1;

3. Nutzungsvergütungen und Zinsen im Sinne des
824 Nr. 3, soweit sie für einen Zeitraum von mehr
als drei Jahren nachgezahlt werden.

(3) Einkünfte, die die Entlohnung für eine Tätigkeit
darstellen, die sich über mehrere Jahre erstreckt, un-
terliegen der Einkommensteuer zu den gewöhnlichen
Steuersätzen. Zum Zweck der Einkommensteuerver-
anlagungkönnen diese Finkünfte auf die Jahre ver-
teilt werden, in deren Verlauf sie erzielt wurden, und
als Einkünfte eines jeden dieser Jahre angesehen wer-
den,vorausgesetzt,daßdieGesamtverteilungdrei Jah-
re nicht überschreitet.

(4)Die Steuersätzenach Absatz 1 sind auf Antrag
bei Steuerpflichtigenmit Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit oder aus selbständigerArbeit, die
aus einer Berufstätigkeit im Sinne des$ 18Abs. 1Nr. 1
bezogen werden, auf Nebeneinkünfte aus wissen-
schaftlicher, künstlerischer oder schriftstellerischer
Tätigkeit unterfolgendenVoraussetzungenanzuwen-
den:

1. Die Einkünfte aus nichtselbständigerArbeit oder
die Einkünfte aus der Berufstätigkeitmüssendie
übrigen Einkünfte überwiegen;

2. die Einkünfte aus wissenschaftlicher,künstleri-
scher oder schriftstellerischer Tätigkeit dürfen
nicht zu den Einkünften aus nichtselbständiger Ar-
beit gehörenund müssenvon den Einkünften aus
der Berufstätigkeitabgrenzbarsein.

Die Steuersätze nach Absatz 1 sind in diesen Fällen
auf die Einkünfte aus wissenschaftlicher,künstleri-
scher oder schriftstellerischer Tätigkeit anzuwenden,
die 50 vom Hundert der Einkünfte aus nichtselbstän-
diger Arbeit oder aus der Berufstätigkeit nicht über-
steigen.

8 34a
(weggefallen)

8 34b
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

aus Forstwirtschaft
(1) Wird ein Bestandsvergleichfür das stehende

Holz nicht vorgenommen, so sind auf Antrag die er-
mäßigtenSteuersätzedieserVorschrift auf Einkünfte
aus den folgendenHolznutzungsartenanzuwenden:
1. Außerordentliche Holznutzungen. Das sind Nut-

zungen, die außerhalb des festgesetzten Nutzungs-
satzes (Absatz 4 Nr. 1)anfallen, wenn sie aus wirt-
schaftlichen Gründen erfolgt sind. Bei der Bemes-
sung ist die außerordentlicheNutzung des laufen-
den. Wirtschaftsjahrs um die in den letzten drei
Wirtschaftsjahren eingespartenNutzungen (nach-
geholteNutzungen) zu kürzen. Außerordentliche
NutzungenundnachgeholteNutzungenliegennur
insoweit vor, als die um die Holznutzungen infolge
höherer Gewalt (Nummer 2) verminderte Gesamt-
nutzung den Nutzungssatz übersteigt;

761

2. Holznutzungen infolge höherer Gewalt (Kalami-
tätsnutzungen), Das sind Nutzungen, die durch Eis-,
Schnee-, Windbruch oder Windwurf, Erdbeben,
Bergrutsch, Insektenfraß, Brand oder ein anderes
Naturereignis, das in seinen Folgen den angeführ-
ten Ereignissen gleichkommt, verursacht werden.
Zu diesen rechnen nicht die Schäden, die in der
Forstwirtschaft regelmäßigentstehen.
(2)Beider Ermittlungder Einkünfte ausdeneinzel-

nen Holznutzungsarten sind

1. die persönlichen und sachlichen Verwaltungsko-
sten, Grundsteuer und Zwangsbeiträge, soweit sie
zu den festenBetriebsausgabengehören,bei den -
Einnahmen aus ordentlichen Holznutzungen und
Holznutzungen infolge höherer Gewalt, die inner-
halb des Nutzungssatzes (Absatz 4 Nr. 1) anfallen,
zuberücksichtigen.SiesindentsprechendderHöhe
der Einnahmen aus den bezeichneten Holznutzun-
gen auf diese zu verteilen;

2. die anderen Betriebsausgabenentsprechend der
Höhe der Einnahmenausallen Holznutzungsarten
auf diesezu verteilen.
(3)Die Einkommensteuerbemißtsich

1. bei EinkünftenausaußerordentlichenHolznutzun-
gen im Sinne des Absatzes 1Nr. 1nach den Steuer-
sätzen des $34 Abs. 1 Satz 1;

2. bei Einkünften aus nachgeholtenNutzungen im
SinnedesAbsatzes1Nr. 1nachdemdurchschnitt-
lichen Steuersatz, der sich bei Anwendung der Ein-
kommensteuertabelleaufdasEinkommenohneBe-
rücksichtigung der Einkünfte aus außerordentli-
chen Holznutzungen, nachgeholten Nutzungen
und Holznutzungen infolge höherer Gewalt ergibt,
mindestensjedoch auf 10 vom Hundert der Ein-
künfte aus nachgeholtenNutzungen;

3. bei Einkünften ausHolznutzungeninfolgehöherer
Gewalt im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2,
a) soweit sie im RahmendesNutzungssatzes(Ab-

satz 4 Nr. 1)anfallen, nach den Steuersätzen der
Nummer 1,

b) soweit sie den Nutzungssatzübersteigen,nach
den halben Steuersätzen der Nummer 1,

c) soweit sie den doppelten Nutzungssatz überstei-
gen, nach einem Viertel der Steuersätze der
Nummer 1,

(4)DieSteuersätzedesAbsatzes3sind nur unterden
folgendenVoraussetzungenanzuwenden:
1. AufGrund einesamtlichanerkanntenBetriebsgut-

achtensoder durch ein Betriebswerkmuß perio-
disch für zehn Jahre ein Nutzungssatz festgesetzt
sein. Dieser muß den Nutzungen entsprechen,die
unter Berücksichtigungder vollen jährlichen Er-
tragsfähigkeit desWaldes in Festmetern nachhaltig
erzielbar sind;

2. die ineinem Wirtschaftsjahr erzielten verschiede-
nen Nutzungen müssenmengenmäßignachgewie-
sen werden;

3. SchädeninfolgehöhererGewaltmüssenunverzüg-
lich nach Feststellungdes Schadensfallsdem zu-
ständigenFinanzamtmitgeteiltwerden.
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V. Steuerermäßigungen

1.Steuerermäßigung
bei ausländischen Einkünften

834c
(1)Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die mit ihren

aus einem ausländischen Staat stammenden Einkünf-
ten in diesem Staat zu einer der deutschen Einkom-
mensteuerentsprechendenSteuerherangezogenwer-
den, ist die festgesetzte und gezahlte ausländische
Steuer auf die deutsche Einkommensteuer anzurech-
nen, die auf die Einkünfte aus diesem Staat entfällt. Die
auf diese ausländischen Einkünfte entfallende deut-
sche Einkommensteuer ist in der Weise zu ermitteln,
daßdie sich bei der Veranlagung des zu versteuern-
den Einkommens (einschließlich der ausländischen
Einkünfte)nachden8$32a,32b,34und 34b ergeben-
de deutsche Einkommensteuer im Verhältnis dieser
ausländischenEinkünfte zum Gesamtbetragder Ein-
künfteaufgeteiltwird. Die ausländischenSteuernsind
nur insoweit anzurechnen, als sie auf die im Veranla-
gungszeitraumbezogenenEinkünfte entfallen.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Ein-
künfte aus einem ausländischen Staat stammen, mit
demein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung besteht.

(3)Die obersten Finanzbehörden der Länder können
mit Zustimmungdes Bundesministersder Finanzen
die auf ausländischeEinkünfte entfallendedeutsche
EinkommensteuerganzoderzumTeil erlassenoder in
einemPauschbetragfestsetzen,wennesausvolkswirt-
schaftlichenGründen zweckmäßig ist oder die An-
wendungdesAbsatzes 1besondersschwierig ist.

(4)StattderAnrechnung oderdesAbzugs eineraus-
ländischen Steuer (Absatz 1,Absatz 6 Nr. 6) ist bei un-
beschränktSteuerpflichtigenauf Antrag die auf aus-
ländische Einkünfte aus dem Betrieb von Handels-
schiffen im internationalenVerkehr entfallendeEin-
kommensteuer nach dem ermäßigten Steuersatz des
834 Abs. 1Satz 1zu bemessen; auf das restliche zu ver-
steuernde Einkommen ist $34 Abs. 1Satz 2 sinngemäß
anzuwenden.Handelsschiffewerden im internationa-
len Verkehr betrieben, wenn eigene oder gecharterte
Handelsschiffe, die in einem inländischen Seeschiffs-
registereingetragensind und die Flaggeder Bundes-
republik Deutschland führen, im Wirtschaftsjahr
überwiegendzur Beförderungvon PersonenoderGü-
ternim Verkehr mitoderzwischenausländischenHä-
fen, innerhalb eines ausländischen Hafens oder zwi-
scheneinemausländischenHafen und der freien See
eingesetztwerden.Zum Betriebvon Handelsschiffen
im internationalen Verkehr gehört auch die Verchar-
terungvon Handelsschiffenfür die in Satz2 bezeich-
neten Zwecke, wenn die Handelsschiffe vom Verchar-
terer ausgerüstetworden sind, sowie die mit demBe-
trieb und der Vercharterung von Handelsschiffenin
unmittelbarem Zusammenhang stehenden Neben-
und Hilfsgeschäfte Als ausländische Einkünfte im
Sinne des Satzes1 gelten,wenn ein Gewerbebetrieb
ausschließlichden Betriebvon Handelsschiffenim in-
ternationalen Verkehr zum Gegenstand hat,

80vomHundert desGewinnsdiesesGewerbebetriebs.
Ist Gegenstand eines Gewerbebetriebs nicht aus-
schließlich der Betriebvon Handelsschiffenim inter-
nationalen Verkehr, so gelten 80 vom Hundert des
Teils des Gewinns des Gewerbebetriebs, der auf den
Betriebvon Handelsschiffenim internationalenVer-
kehr entfällt,als ausländischeEinkünfte im Sinnedes
Satzes1;in diesemFall ist Voraussetzungfür die An-
wendung des Satzes 1,daß dieser Teil des Gewinns ge-
sondertermitteltwird. Die Sätze1und 3bis 5sind auf
eigeneoder gecharterteSchiffe,die in eineminländi-
schen Seeschiffsregistereingetragen sind und die
Flagge der Bundesrepublik Deutschland führen und
die im Wirtschaftsjahr überwiegend außerhalb der
deutschen Hoheitsgewässer zur Aufsuchung von Bo-
denschätzenoder zur Vermessungvon Energielager-
stätten unter dem Meeresboden eingesetzt werden,
sinngemäßanzuwenden.

(5)Absatz 1 ist auf unbeschränkt Steuerpflichtige,
die Angehörige eines fremden Staates sind, nur anzu-
wenden,wenn dieserStaatdendeutschenStaatsange-
hörigen, die in seinem Gebiet ihren Wohnsitz haben,
eine der Regelung des Absatzes 1 entsprechende
Steuervergünstigunggewährt.

(6) Durch Rechtsverordnungkönnen Vorschriften
erlassenwerden über
1. den Begriff der ausländischenEinkünfte,
2. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn die

ausländischen Einkünfte aus mehreren fremden
Staaten stammen,

3. denNachweis überdie Höhe der festgesetztenund
gezahltenausländischenSteuern,

4. die Berücksichtigung ausländischer Steuern, die
nachträglicherhobenoder zurückgezahltwerden,

5. die Anrechnung ausländischerSteuern,wenn ein
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung besteht, jedoch trotz dieses Abkommens eine
Doppelbesteuerung bestehen bleibt, und

6. den Abzug ausländischer Steuern vom Einkom-
men, die nicht unter Absatz 1 fallen, vom Gesamt-
betragder Einkünfte.

2. Steuerermäßigung
bei Belastungmit Erbschaftsteuer

835
Sind bei der Ermittlung desEinkommensEinkünfte

berücksichtigtworden,die im Veranlagungszeitraum
oder in den vorangegangenen vier Veranlagungszeit-
räumen als Erwerb von Todes wegender Erbschaft-
steuer unterlegen haben, so wird auf Antrag die um
sonstigeSteuerermäßigungengekürztetarifliche Ein-
kommensteuer,die auf diese Einkünfte anteilig ent-
fällt, um den in Satz 2 bestimmten Hundertsatz ermä-
Bigt.Der Hundertsatzbemißtsich nachdemVerhält-
nis,in demdie festgesetzteErbschaftsteuerzudemBe-
trag steht,der sich ergibt,wenn demerbschaftsteuer-
pflichtigen Erwerb ($ 10 Abs. 1 Erbschaftsteuergesetz)
die Freibeträge nach den 8816 und 17 und der steuer-
freie Betrag nach $ 5 des Erbschaftsteuergesetzes



hinzugerechnetwerden.DieSätze1und2geltennicht,
soweit Erbschaftsteuernach $ 10Abs. 1Nr. 1a abge-
zogen wird.

VI. Steuererhebung

1.Erhebungder Einkommensteuer
8 36

Entstehung und Tilgung der Einkommensteuer
(1) Die Einkommensteuer entsteht, soweit in diesem

Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mit Ablauf des
Veranlagungszeitraums.

(2)Auf die Einkommensteuerwerden angerechnet:
1. die für den Veranlagungszeitraum entrichteten

Einkommensteuer-Vorauszahlungen(837);
2. die durch SteuerabzugerhobeneEinkommensteu-

er,soweitsie auf die bei der Veranlagung erfaßten
Einkünfte entfällt und nicht die Erstattungbean-
tragt oder durchgeführtworden ist;

3. die Körperschaftsteuer einer unbeschränkt körper-
schaftsteuerpflichtigenKörperschaft oder Perso-
nenvereinigungin Höhe von ?/ıs der Einnahmen im
Sinne des$ 20Abs. 1Nr. 1oder 2.Dasgleichegilt
bei Einnahmen im Sinne des $20 Abs. 2 Nr. 2 Buch-
stabea,die aus der erstmaligenVeräußerung von
Dividendenscheinen oder sonstigen Ansprüchen
durch den Anteilseigner erzielt worden sind; in
diesen Fällen beträgt die anrechenbare Körper-
schaftsteuer höchstens °/ıs des Betrags, der auf die
veräußerten Ansprüche ausgeschüttetwird. Die
Anrechnung erfolgt unabhängig von der Entrich-
tung der Körperschaftsteuer.Die Körperschaft-
steuer wird nicht angerechnet:
a) in den Fällen des $ 36 a,
b) wenn die in den 8$ 44, 45 oder 46 des Körper-

schaftsteuergesetzes bezeichnete Bescheinigung
nicht vorgelegtworden ist,

c) wenn die Vergütung nach den 8$36 b, 36 c oder
36d beantragtoder durchgeführtworden ist,

d) wenn bei Einnahmen aus der Veräußerung von
Dividendenscheinen oder sonstigen Ansprü-
chen durch den Anteilseigner die veräußerten
Ansprüche erst nach Ablauf desKalenderjahrs
fällig werden, das auf den Veranlagungszeit-
raum folgt,

e) wenn die Einnahmen nach einem Abkommen
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung in dem
anderen Vertragsstaat besteuert werden kön-
nen.

(3)Die Steuerbeträgenach Absatz 2 Nr. 1bis 3 sind
jeweils auf volle Deutsche Mark aufzurunden. Bei den
durch SteuerabzugerhobenenSteuernist jeweils die

zurunden;die Summedervon denKapitalerträgenim
Sinne des$ 43Abs. 1Nr. 5 erhobenenKapitalertrag-
steuerist gesondertaufzurunden.
(4)Wenn sich nachder Abrechnung ein Überschuß

zuungunsten des Steuerpflichtigen ergibt, hat der
Steuerpflichtige (Steuerschuldner) diesen Betrag,
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soweit er den fällig gewordenen, aber nicht entrichte-
ten Einkommensteuer-Vorauszahlungen entspricht,
sofort, im übrigen innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Steuerbescheidszu entrichten (Ab-
schlußzahlung). Wenn sich nach der Abrechnung ein
Überschuß zugunsten des Steuerpflichtigen ergibt,
wird dieserdemSteuerpflichtigennach Bekanntgabe
des Steuerbescheids ausgezahlt. Bei Ehegatten, die
nach den 8826, 26b zusammen zur Einkommensteuer
veranlagt worden sind, wirkt die Auszahlung aneinen
Ehegattenauchfür und gegendenanderenEhegatten.

836a
Ausschlußder Anrechnung

von Körperschaftsteuerin Sonderfällen
(1)Die Anrechnung von Körperschaftsteuernach

836 Abs. 2 Nr.3 ist einem Anteilseigner mit beherr-
schendemEinfluß aufdie ausschüttendeKörperschaft
oder Personenvereinigungzu versagenoder bei ihm
rückgängig zu machen, soweit die anzurechnende
Körperschaftsteuernicht durch die ihr entsprechende
gezahlte Körperschaftsteuer gedeckt ist und nach Be-
ginn der Vollstreckung wegen dieser rückständigen
Körperschaftsteuer anzunehmen ist, daß die vollstän-
dige Einziehung keinen Erfolg haben wird. Das gleiche
gilt für einen wesentlich beteiligten Anteilseigner
ohne beherrschendenEinfluß.
(2)Absatz 1 ist nur anzuwenden,wenn der beherr-

schende Einfluß oder die wesentliche Beteiligung zu
einemZeitpunkt innerhalb der letztendrei Jahre vor
dem Jahr der Ausschüttung bestandenhat. Ein An-
teilseigner gilt als wesentlich beteiligt im Sinne des
Absatzes 1,wenn er zu mehrals 25vomHundert un-
mittelbaroder mittelbarbeteiligtwar.

(3)Wird die Anrechnung rückgängig gemacht, so ist
der Steuerbescheid zu ändern.

(4)Soweit die Körperschaftsteuernachträglich ge-
zahlt wird, ist bei demAnteilseigner die Anrechnung
durchzuführen und der Steuerbescheidzu ändern,

836b
Vergütung von Körperschaftsteuer

(1) Einem Anteilseigner, der Einnahmen im Sinne
des$20Abs. 1Nr. 1oder 2beziehtund im Zeitpunkt
ihres Zufließens unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig ist, wird die anrechenbare Körperschaft-
steuer auf Antrag vergütet, wenn anzunehmen ist, daß
für ihn eine Veranlagung zur Einkommensteuer nicht
in Betracht kommt. $ 36 Abs. 2 Nr. 3 Sätze 1,3 und 4
Buchstabenaunde ist entsprechendanzuwenden.Die
für die Höhe der Vergütung erforderlichen Angaben
sind durch die BescheinigungeinesinländischenKre-
ditinstituts im Sinne des $44 Abs. 1Satz 3oder des$ 45
des Körperschaftsteuergesetzes nachzuweisen.

(2) Der Anteilseigner hat durch eine Bescheinigung
desfür ihn zuständigenWohnsitzfinanzamtsnachzu-
weisen, daß er unbeschränkt einkommensteuerpflich-
tigist und daß für ihn eineVeranlagung zur Einkom-
mensteuer voraussichtlich nicht in Betracht kommt.
DieBescheinigungistunterdemVorbehalt desWider-
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rufs auszustellen.Ihre Geltungsdauerdarf höchstens
drei Jahre betragen; sie muß am Schluß eines Kalen-
derjahrs enden. Fordert das Finanzamt die Bescheini-
gungzurück oder erkennt der Anteilseigner,daßdie
Voraussetzungen für ihre Erteilung weggefallen sind,
so hat der Anteilseigner demFinanzamtdie Beschei-
nigung zurückzugeben.

(3)Für die Vergütung ist das Bundesamtfür Finan-
zen zuständig.Der Antrag ist nach amtlich vorge-
schriebenemMuster zu stellenund zu unterschreiben.

(4) Die Antragsfrist endet am 31.Dezember des Jah-
res,das dem Kalenderjahr folgt, indem die Einnahmen
zugeflossensind.Die Frist kann nicht verlängertwer-
den.

(5)Die Vergütung ist ausgeschlossen,
1. wenn die Vergütung nach $ 36.d beantragtoder

durchgeführtworden ist,
2. wenndie vorgeschriebenenBescheinigungennicht

vorgelegt oder durch einen Hinweis nach $45
Abs.2 des Körperschaftsteuergesetzesgekenn-
zeichnetworden sind.

836c
Vergütung von Körperschaitsteuerauf Grund

von Sammelanträgen
(1)Wird in den Fällen des $ 36 b Abs. I der Antrag

auf Vergütung von Körperschaftsteuerin Vertretung
des Anteilseigners durch ein inländisches Kreditinsti-
tut gestellt,sokann von der Übersendungder in 836b
Abs. 2 dieses Gesetzes und in $44 Abs. 1Satz 3oderin
&45desKörperschaftsteuergesetzesbezeichnetenBe-
scheinigungenabgesehenwerden,wenn dasKreditin-
stitut versichert,

1. daß eine Bescheinigungim Sinne des $44 Abs.1
Satz3oder des$45desKörperschaftsteuergesetzes
nicht ausgestellt oder als ungültig gekennzeichnet
oder nachdenAngaben desAnteilseigners abhan-
den gekommen oder vernichtet ist,

2. daßdie Aktie im ZeitpunktdesZufließensder Ein-
nahmen in einemauf den Namen des Anteilseig-
nerslautendenWertpapierdepotbeidemKreditin-
stitut verzeichnet war,

3. daß ihm die in $ 36 b Abs. 2 bezeichnete Bescheini-
gung vorliegt und

4. daß die Angaben in dem Antrag wahrheitsgemäß
nach bestemWissen und Gewissengemachtwor-
den sind.

Über- Anträge, in denen das Kreditinstitut versichert,
daß die Bescheinigungals ungültig gekennzeichnet
odernachdenAngaben desAnteilseigners abhanden
gekommenodervernichtetist,hatesAufzeichnungen
zu führen.DasRechtder Finanzbehördenzur Ermitt-
lung des Sachverhalts bleibt unberührt.

(2)Absatz 1gilt entsprechendfür Anträge, die
1. eine Kapitalgesellschaft in Vertretung ihrer Ar-

beitnehmer stellt, soweit essich um Einnahmen aus
Anteilen handelt, die den Arbeitnehmern von

der Kapitalgesellschaft überlassen worden sind
und von ihr oder einem Kreditinstitut verwahrt
werden;

2. der von einer Kapitalgesellschaftbestellte Treu-
händer in Vertretung der Arbeitnehmer dieser Ka-
pitalgesellschaftstellt, soweit es sich um Einnah-
men aus Anteilen handelt, die den Arbeitnehmern
von der Kapitalgesellschaft überlassen worden
sind und von dem Treuhänder oder einem Kredit-
institut verwahrt werden;

3. eine Erwerbs- oder Wirtschaftsgenossenschaftin
Vertretungihrer Mitglieder stellt,soweitessichum
EinnahmenausAnteilen an dieserGenossenschaft
handelt.

Den Arbeitnehmern im Sinne der Nummern 1und 2
stehenfrühere Arbeitnehmer der Kapitalgesellschaft
gleich.

(3)Erkennt der Vertreter des Anteilseigners vor Ab-
lauf der Festsetzungsfrist im Sinne der $$ 169 bis 171
der Abgabenordnung,daß die Vergütung ganz oder
teilweise zu Unrecht festgesetztworden ist, so hat er
dies dem Bundesamtfür Finanzen anzuzeigen.Das
Bundesamtfür Finanzen hat die zu Unrecht gezahlte
Vergütung von dem Anteilseigner zurückzufordern,
für den sie festgesetztworden ist. Der Vertreter des
Anteilseigners haftetfür die zurückzuzahlendeVer-
gütung.

(4)8 36b Abs. 1bis 4 und 5 Nr.1 gilt entsprechend.
Die Antragsfrist gilt alsgewahrt,wennderAnteilseig-
ner die beantragende Stelle bis zu dem in $ 36 b Abs. 4
bezeichnetenZeitpunktschriftlichmitder Antragstel-
lung beauftragthat.

836d
Vergütung von Körperschaftsteuer in Sonderiällen
(1)In denFällen des$36c Abs. 2wird die anrechen-

bare Körperschaftsteuer an den dort bezeichneten
Vertreter unabhängigdavonvergütet,ob für den An-
teilseigner eine Veranlagung in Betracht kommt und
ob eine Bescheinigungim Sinne des$36b Abs. 2vor-
gelegt wird, wenn der Vertreter sich in einem Sammel-
antrag bereit erklärt hat, den Vergütungsbetragfür
denAnteilseigner entgegenzunehmen.DieVergütung
nachSatz1wird nur für Anteilseigner gewährt,deren
Bezüge im Sinne des $20 Abs. 1 Nr. 1 und 2im Wirt-
schaftsjahr100DeutscheMark nicht überstiegenha-
ben.
(2) Das Finanzamt kann einer unbeschränkt steuer-

pflichtigen Körperschaft auch in anderen als den in
8&36cAbs. 2 bezeichneten Fällen gestatten, in Vertre-
tung ihrer unbeschränktsteuerpflichtigenAnteilseig-
ner einen Sammelantragauf Vergütung von Körper-
schaftsteuer zu stellen,

1. wenndieZahl derAnteilseigner besondersgroßist,
2. wenn die KörperschaftdenGewinn ohneEinschal-

tung eines Kreditinstituts an die Anteilseigner aus-
schüttetund

3. wenn im übrigendie VoraussetzungendesAbsat-
zes 1erfüllt sind.



(3)Für die Vergütung ist das Finanzamt zuständig,
dem die Besteuerung des Einkommens des Vertreters
obliegt.DasFinanzamtkann die Vergütungan Aufla-
genbinden,die die steuerlicheErfassungder Kapital-
erträge sichern sollen. Im übrigen ist $36 c sinngemäß
anzuwenden.

836e
Vergütung des Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrags

an beschränktEinkommensteuerpflichtige
Für die Vergütung des Körperschaftsteuer-Erhö-

hungsbetragsan beschränktEinkommensteuerpflich-
tige gilt $ 52 des Körperschaftsteuergesetzes sinnge-
mäß.

837
Einkommensteuer-Vorauszahlung

(1) Der Steuerpflichtigehat am 10.März, 10.Juni,
10.Septemberund 10.DezemberVorauszahlungenauf
die Einkommensteuer zu entrichten, die er für den lau-
fendenVeranlagungszeitraumvoraussichtlich schul-
den wird. Die Einkommensteuer-Vorauszahlung ent-
steht jeweils mit Beginn des Kalendervierteljahrs, in
dem die Vorauszahlungen zu entrichten sind, oder,
wenn die Steuerpflicht erst im Laufe des Kalender-
vierteljahrs begründet wird, mit Begründung der
Steuerpflicht.
(2) Die Oberfinanzdirektionen können für Steuer-

pflichtige,die überwiegendEinkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft erzielen, von Absatz 1 Satz 1 abwei-
chende Vorauszahlungszeitpunkte bestimmen.Das
gleichegilt für Steuerpflichtige,die überwiegendEin-
künfteoder Einkunitsteile ausnichtselbständigerAr-
beit erzielen,die der Lohnsteuernicht unterliegen.
(3)DasFinanzamtsetztdieVorauszahlungendurch

Vorauszahlungsbescheid fest. Die Vorauszahlungen
bemessensich grundsätzlich nach der Einkommen-
steuer, die sich nach Anrechnung der Steuerabzugs-
beträge und der Körperschaftsteuer ($36 Abs. 2 Nr. 2
und 3)bei der letzten Veranlagung ergeben hat.Das Fi-
nanzamtkann bis zum Ablauf des auf den Veranla-
gungszeitraumfolgendenKalenderjahrs die Voraus-
zahlungen an die Einkommensteuer anpassen, die sich
für den Veranlagungszeitraum voraussichtlich erge-
benwird. Bei der Anwendung der Sätze2 und 3 blei-
ben Beiträgeim Sinne des$10Abs. 1 Nr.3 stetsund
Aufwendungen im Sinne des$ 10Abs. 1Nr. 1,1a,4 bis
7, der $$ 10b und 33 sowie die abziehbaren Beträge
nach $33 a,wenn die Aufwendungen und abziehbaren
Beträgeinsgesamt1800DeutscheMark nicht überstei-
gen, außer Ansatz.
(4)Bei einer nachträglichenErhöhung der Voraus-

zahlungenistdie letzteVorauszahlung für denVeran-
lagungszeitraum anzupassen. Der Erhöhungsbetrag
ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Vor-
auszahlungsbescheidszu entrichten.

2. Steuerabzug vom Arbeitslohn
(Lohnsteuer)

8 38
Erhebung der Lohnsteuer

(1) Bei Einkünften aus nichtselbständigerArbeit
wird Einkommensteuerdurch Abzug vom Arbeits-

lohnerhoben(Lohnsteuer),soweitder Arbeitslohn von
einemArbeitgeber gezahltwird, der im Inland einen
Wohnsitz, seinengewöhnlichenAufenthalt, seineGe-
schäftsleitung, seinen Sitz, eine Betriebstätte oder ei-
nen ständigen Vertreter im Sinne der $$8 bis 13 der
Abgabenordnunghat (inländischerArbeitgeber).Der
Lohnsteuerunterliegtauchder imRahmendesDienst-
verhältnisses üblicherweise von einem Dritten für
eine Arbeitsleistung gezahlte Arbeitslohn.

(2)Der Arbeitnehmer ist Schuldnerder Lohnsteuer.
Die Lohnsteuerentstehtin demZeitpunkt,in demder
Arbeitslohn demArbeitnehmer zufließt.
(3) Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer für Rech-

nung desArbeitnehmersbei jeder Lohnzahlung vom
Arbeitslohn einzubehalten. Bei juristischen Personen
des öffentlichen Rechts hat die öffentliche Kasse, die
den Arbeitslohn zahlt,die PflichtendesArbeitgebers.
(4)Wenn der vomArbeitgebergeschuldeteBarlohn

zur Deckungder Lohnsteuernicht ausreicht,hat der
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber den Fehlbetrag zur
Verfügung zu stellenoder der Arbeitgeber einenent-
sprechenden Teil der anderen Bezüge des Arbeitneh-
merszurückzubehalten.SoweitderArbeitnehmer sei-
ner Verpflichtung nicht nachkommtund der Arbeit-
geber den Fehlbetrag nicht durch Zurückbehaltung
vonanderenBezügendesArbeitnehmersaufbringen
kann, hat der Arbeitgeber dies dem Betriebstätten-
finanzamt($41a Abs. 1Nr. 1)anzuzeigen.DasFinanz-
amt hat die zuwenig erhobeneLohnsteuervom Ar-
beitnehmernachzufordern.

838a
Höhe der Lohnsteuer

(1)Die Jahreslohnsteuerbemißtsich nach demAr-
beitslohn, den der Arbeitnehmer im Kalenderjahr be-
zieht (Jahresarbeitslohn). Laufender Arbeitslohn gilt
in demKalenderjahr alsbezogen,in demder Lohnzah-
lungszeitraum endet; in den Fällen des $ 39b Abs. 5
Satz1tritt derLohnabrechnungszeitraumandieStelle
desLohnzahlungszeitraums.Arbeitslohn,dernicht als
laufenderArbeitslohn gezahltwird (sonstigeBezüge),
wird in demKalenderjahrbezogen,in demerdemAr-
beitnehmerzufließt.

(2) Die Jahreslohnsteuer wird nach dem Jahresar-
beitslohn so bemessen, daß sie der Einkommensteuer
entspricht,die der Arbeitnehmer schuldet,wenn er
ausschließlich Einkünfte aus nichtselbständigerAr-
beit erzielt.
(3)Vom laufendenArbeitslohn wird die Lohnsteuer

jeweilsmitdemaufdenLohnzahlungszeitraumfallen-
denTeilbetragder Jahreslohnsteuererhoben,die sich
bei Umrechnung des laufenden Arbeitslohns auf ei-
nen Jahresarbeitslohn ergibt. Von sonstigen Bezügen
wird die Lohnsteuermit demBetragerhoben,der zu-
sammenmit der Lohnsteuer für den laufenden Ar-
beitslohn des Kalenderjahrs und für etwa im Kalen-
derjahr bereits gezahltesonstigeBezügedie voraus-
sichtliche Jahreslohnsteuerergibt.
(4) Bei der Ermittlung der Lohnsteuer werden die Be-

steuerungsgrundlagen des Einzelfalls durch die



Einreihung der Arbeitnehmer in Steuerklassen
($38b),Aufstellung von entsprechendenLohnsteuer-
tabellen ($38c) und Ausstellung von entsprechenden
Lohnsteuerkarten($39)sowie Feststellungvon Frei-
beträgen ($ 39 a) berücksichtigt.

838b
Lohnsteuerklassen

Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugswer-
den unbeschränkt einkommensteuerpflichtigeAr-
beitnehmerin Steuerklasseneingereiht.Dabeigilt fol-
gendes:

1. In die SteuerklasseI gehörenArbeitnehmer,die
a) ledig sind,
b) verheiratet, verwitwet oder geschieden sind und

bei denen die Voraussetzungen für die Steuer-
klasse III oder IV nicht erfüllt sind;

2. in die SteuerklasseII gehörendie unterNummer 1
bezeichneten Arbeitnehmer,
a) wenn sie vor Beginndes Kalenderjahrs das 49.

Lebensjahrvollendet habenoder
b) wenn siemindestensein Kind ($32Abs. 4bis 7)

haben;
3. in die Steuerklasse III gehören Arbeitnehmer,

a) die verheiratet sind,wenn beide Ehegattenun-
beschränkteinkommensteuerpflichtigsind und
nicht dauernd getrenntlebenund
aa) derEhegattedesArbeitnehmerskeinenAr-

beitslohnbeziehtoder
bb) derEhegattedesArbeitnehmersaufAntrag

beiderEhegattenin die SteuerklasseV ein-
gereiht wird,

b) die verwitwet sind,wenn sieund ihr verstorbe-
ner Ehegatte im Zeitpunkt seines Todes unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtigwaren und
in diesem Zeitpunkt nicht dauernd getrennt ge-
lebt haben, für das Kalenderjahr, das dem Kalen-
derjahr folgt,in demder Ehegatteverstorbenist,

c) deren Ehe aufgelöstworden ist,wenn
aa) im Kalenderjahr der Auflösung der Ehe bei-

de Ehegatten unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtig waren und nicht dauernd
getrenntgelebthabenund

bb) der andereEhegattewieder geheiratethat,
von seinemneuenEhegattennicht dauernd
getrenntlebtund er und seinneuerEhegat-
te unbeschränkteinkommensteuerpflichtig
sind,

für das Kalenderjahr, in dem die Ehe aufgelöst
worden ist;

4. in die SteuerklasseIV gehörenArbeitnehmer,die
verheiratet sind, wenn beide Ehegatten unbe-
schränkteinkommensteuerpflichtigsind und nicht
dauernd getrenntlebenund der Ehegattedes Ar-
beitnehmersebenfallsArbeitslohn bezieht;

5. in die SteuerklasseV gehörendie unter Nummer 4
bezeichneten Arbeitnehmer, wenn der Ehegatte des
Arbeitnehmersauf Antrag beiderEhegattenin die
SteuerklasseIII eingereihtwird;

6. die Steuerklasse VI gilt bei Arbeitnehmern, die ne-
beneinandervon mehrerenArbeitgebernArbeits-
lohn beziehen, für die Einbehaltung der Lohnsteuer
vom Arbeitslohn aus dem zweiten und weiteren
Dienstverhältnis.

838c
Lohnsteuertabellen

(1) Der Bundesministerder Finanzen hat auf der
Grundlage der diesemGesetzbeigefügtenAnlagen 1
und 2 (Einkommensteuertabellen)’)eine Jahreslohn-
steuertabellefür Jahresarbeitslöhne bis zu 120000
Deutsche Mark aufzustellen und bekanntzumachen.
In der Jahreslohnsteuertabelle sind die für die einzel-
nen Steuerklassen in Betracht kommenden Jahres-
lohnsteuerbeträge auszuweisen. Die Jahreslohn-
steuerbeträge sind für die Steuerklassen I, H und IV
ausder Anlage 1,für die SteuerklasseIII ausder An-
lage2abzuleiten.Die Jahreslohnsteuerbeträgefür die
SteuerklassenV und VI sind aus einer für diesen
Zweck zusätzlichaufzustellendenEinkommensteuer-
tabelle abzuleiten; in dieser Tabelle ist für die nach
832a Abs. 2abgerundetenBeträgedeszu versteuern-
denEinkommensjeweilsdieEinkommensteuerauszu-
weisen,die sichausdemUnterschiedsbetragzwischen
der Einkommensteuer für das Zweieinhalbfache und
der Einkommensteuer für das Eineinhalbfache des ab-
gerundetenzu versteuerndenEinkommensnach der
Anlage 2ergibt;dieauszuweisendeEinkommensteuer
beträgtjedochmindestens22vom Hundert desabge-
rundeten zu versteuerndenEinkommens.Die in den
EinkommensteuertabellenausgewiesenenBeträgedes
zu versteuerndenEinkommenssind in einen Jahres-
arbeitslohnumzurechnendurch Hinzurechnung
1. desArbeitnehmer-Freibetrags($19 Abs. 4)für die

SteuerklassenI bis V,
2. desWerbungskosten-Pauschbetrags($9aNr. 1)für

die Steuerklassen I bis V,
3. des Sonderausgaben-Pauschbetrags($ 10c Abs. 1)

von 240DeutscheMark für die SteuerklassenI, II
und IV und von 480 Deutsche Mark für die Steuer-
klasse III,

4. der Vorsorgepauschale($10c Abs. 3)
a) für die Steuerklassen I und II in Höhe des $ 10c

Abs. 3 Satz2,
b) für die Steuerklasse IITin Höhe des $ 10c Abs. 5

Nr. 1,
c) für die Steuerklasse IV in Höhe des $ 10c Abs. 3

Satz2mitder Abweichung,daßandieStelleder
Beträgevon 600 und 300 DeutscheMark des
8&10cAbs. 3Nr. 1und 2dieBeträgevon 300und
150DeutscheMark treten,

d) für die SteuerklasseV in folgenderHöhe:9vom
Hundert des Jahresarbeitslohns, soweit dieser
den Unterschiedsbetrag zwischen 46700 Deut-
scheMark und demJahresbetragder Beitrags-
bemessungsgrenzein der gesetzlichenRenten-
versicherungder Angestelltennicht übersteigt;
8 10c Abs. 3 Satz 3 ist anzuwenden,

*) Die ab dem Veranlagungszeitraum 1979anzuwendendenTabellen sind im
BGB. 1978Teil I S. 1861ff.abgedruckt.



5. desHaushaltsfreibetrags($32Abs. 3)für die Steu-
erklasse II,

6.des allgemeinenTariffreibetrags($32 Abs. 8)von
510 Deutsche Mark für die Steuerklassen I, II und
IV und von 1020 Deutsche Mark für die Steuerklas-
se III,

7. einesRundungsbetragsvon 24DeutscheMark für
die SteuerklasseVI.

Der Jahreslohnsteuertabelleist einedieserVorschrift
entsprechende Anleitung zur Ermittlung der Lohn-
steuerfür die 120000DeutscheMark übersteigenden
Jahresarbeitslöhne anzufügen.

(2) Der Bundesministerder Finanzen hat aus der
Jahreslohnsteuertabelleeine Monatslohnsteuertabel-
le für Arbeitslöhne bis zu 10000DeutscheMark, eine
Wochenlohnsteuertabelle für Wochenarbeitslöhne
bis zu 1400DeutscheMark undeineTageslohnsteuer-
tabelle für Tagesarbeitslöhne bis zu 200 Deutsche
Mark abzuleiten und bekanntzumachen.Dabei sind
die Anfangsbeträge der Arbeitslohnstufen und die
Lohnsteuerbeträgefür die Monatslohnsteuertabelle
mit einem Zwölftel, für die Wochenlohnsteuertabelle
mit 7/360 und für die Tageslohnsteuertabellemit
1/360der Jahresbeträgeanzusetzen.Bei der Berech-
nungderArbeitslohnstufenundderLohnsteuerbeträ-
gefür dieWochen- und Tageslohnsteuertabellenblei-
ben Bruchteile eines Pfennigs außer Ansatz. Bei der
Berechnungder Lohnsteuerbeträgefür die Monats-
lohnsteuertabellesind die Lohnsteuerbeträgeauf den
nächstendurch 10teilbaren Pfennigbetragabzurun-
den.Absatz 1 letzterSatz ist sinngemäßanzuwenden.

839
Lohnsteuerkarte

(1) Die Gemeinden haben den unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtigenArbeitnehmern für jedes
Kalenderjahr unentgeltlich eine Lohnsteuerkarte
nach amtlich vorgeschriebenemMuster auszustellen
und zu übermitteln.Stehtein Arbeitnehmer neben-
einanderbeimehrerenArbeitgebern in einemDienst-
verhältnis, so hat die Gemeinde eine entsprechende
Anzahl Lohnsteuerkartenunentgeltlichauszustellen
und zu übermitteln.Wenn eine Lohnsteuerkartever-
lorengegangen,unbrauchbar gewordenoder zerstört
worden ist,hatdie GemeindeeineErsatz-Lohnsteuer-
karte auszustellen.Hierfür kann die ausstellendeGe-
meinde von dem Arbeitnehmer eine Gebühr bis 3
Deutsche Mark erheben; das Verwaltungskostenge-
setzist anzuwenden.

(2)Für die Ausstellung der Lohnsteuerkarteist die
Gemeinde örtlich zuständig, in deren Bezirk der Ar-
beitnehmeram 20.Septemberdesdem Kalenderjahr,
für dasdie Lohnsteuerkartegilt,vorangehendenJah-
res oder erstmals nach diesem Stichtag seine Haupt-
wohnungoderin ErmangelungeinerWohnung seinen
gewöhnlichenAufenthalt hatte.BeiverheiratetenAr-
beitnehmerngilt als Hauptwohnung die Hauptwoh-
nung der Familie oder in Ermangelung einer Fami-
lienwohnung die Hauptwohnung desälteren Ehegat-
ten, wenn beide Ehegatten unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben.

(3)Die Gemeinde hat auf der Lohnsteuerkarte insbe-
sonderejeweils in Buchstabenden Familienstand,die
Steuerklasse($ 38b) und die Zahl der Kinder des
Steuerpflichtigen, die das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben ($ 32 Abs. 4 und 5),einzutragen. Für
die Eintragungensind die Verhältnisse zu Beginndes
Kalenderjahrsmaßgebend,für dasdie Lohnsteuerkar-
te gilt. Hat der Arbeitnehmer Kinder, die zu Beginn
desKalenderjahrsdas18.Lebensjahrvollendethaben
($32 Abs. 6 und 7),so wird die auf der Lohnsteuerkarte
eingetragene Steuerklasse und Zahl der Kinder vom
Finanzamt auf Antrag geändert.Die Eintragung des
Familienstands,der Steuerklasseund der Zahl der
Kinder ist die gesonderteFeststellungvon Besteue-
rungsgrundlagen im Sinne des $ 179 Abs. 1der Abga-
benordnung,die unter demVorbehalt der Nachprü-
fung steht.Der Eintragung braucht eine Belehrung
über den zulässigen Rechtsbehelf nicht beigefügt zu
werden.

(4) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die Eintra-
gung der Steuerklasse, des Familienstands und der
Zahl der Kinder auf der.Lohnsteuerkarteumgehend
ändern zu lassen, wenn die Eintragung auf der Lohn-
steuerkarte von den Verhältnissen zu Beginn des Ka-
lenderjahrs zugunstendes Arbeitnehmers abweicht.
Die Änderung von Eintragungenim SinnedesAbsat-
zes3 Satz 1 ist bei der Gemeinde,die Änderung von
Eintragungenim SinnedesAbsatzes3 Satz3beimFi-
nanzamt zu beantragen.Kommt der Arbeitnehmer
seinerVerpflichtung nicht nach,sohat die Gemeinde
oder das Finanzamtdie Eintragungvon Amts wegen
zuändern; der Arbeitnehmer hat die Lohnsteuerkarte
der Gemeinde oder dem Finanzamt auf Verlangen
vorzulegen.UnterbleibtdieAnderung der Eintragung,
hatdasFinanzamtzuwenigerhobeneLohnsteuervom
Arbeitnehmer nachzufordern, wenn diese 20 Deut-
scheMark übersteigt;hierzu hat die Gemeindedem
Finanzamt die Fälle mitzuteilen, in denen eine von ihr
vorzunehmendeÄnderung unterbliebenist.

(5)TretenbeieinemArbeitnehmer im LaufedesKa-
lenderjahrs, für das die Lohnsteuerkarte gilt, die Vor-
aussetzungenfür eine ihm günstigere Steuerklasse
oder Zahl der Kinder ein,so kann der Arbeitnehmer
bis zum30.NovemberbeiderGemeinde,in denFällen
des$ 32Abs. 6 und 7 beim Finanzamtdie Änderung
derEintragungbeantragen.DieÄnderung istmitWir-
kungvon demTageanvorzunehmen,andemerstmals
dieVoraussetzungenfür die Änderung vorlagen.Ehe-
gatten, die beide in einem Dienstverhältnis stehen,
könnenim LaufedesKalenderjahrseinmal,spätestens
bis zum 30.November,bei der Gemeindebeantragen,
die aufihren LohnsteuerkarteneingetragenenSteuer-
klassen in andere nach $ 38b Nr. 3 bis 5 in Betracht
kommende Steuerklassen zu ändern. Die Gemeinde
hat die Änderung mit Wirkung vom Beginn des auf
dieAntragstellungfolgendenKalendermonatsanvor-
zunehmen.

(6)DieGemeindensind insoweit,als sie Lohnsteuer-
karten auszustellen,Eintragungenauf den Lohnsteu-
erkarten vorzunehmen und zu ändern haben, örtliche
Landesfinanzbehörden.Sie sind insoweit verpflichtet,
denAnweisungendesörtlich zuständigenFinanzamts
nachzukommen.Das Finanzamtkann erforderlichen-
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falls Verwaltungsakte, für die eine Gemeinde sachlich
zuständig ist, selbst erlassen. Der Arbeitnehmer, der
Arbeitgeber oder andere Personen dürfen die Eintra-
gung auf der Lohnsteuerkartenicht ändern oder er-
gänzen.

8394
Freibetrag beim Lohnsteuerabzug

(1) Auf der Lohnsteuerkarte wird als vom Arbeits-
lohn abzuziehenderFreibetragdie Summeder folgen-
den Beträge eingetragen:
1. der Altersfreibetrag ($32Abs. 2),
2. die Pauschbeträgefür Körperbehinderteund Hin-

terbliebene($33b),
3. Werbungskosten,die beidenEinkünftenausnicht-

selbständigerArbeit anfallen,soweit sie denWer-
bungskosten-Pauschbetrag($9a Nr. 1)übersteigen,

4. Sonderausgaben im Sinne des $ 10 Abs. 1 Nr. 1,1a,
A bis 7 und des $ 10b, soweit sie den Sonderausga-
ben-Pauschbetragvon240DeutscheMark überstei-
gen,

5. der Betrag,der nachden $$33und 33a wegenau-
ßergewöhnlicher Belastungen zu gewähren ist,

6. der Betrag der negativenEinkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung,der sich bei Inanspruch-
nahme der erhöhten Absetzungen nach $7b oder
854 oder nach $14a oder $15 des Berlinförde-
rungsgesetzes voraussichtlich ergeben wird.
(2)DieGemeindehatdenAltersfreibetragund nach

Anweisung des Finanzamts die Pauschbeträgefür
Körperbehinderte und Hinterbliebene bei der Aus-
stellung der Lohnsteuerkarten in einer Summevon
Amts wegen einzutragen; dabei ist der Freibetrag
durch Aufteilung in Monatsfreibeträge, erforderli-
chenfalls Wochen- und Tagesfreibeträge,jeweils auf
das Kalenderjahr gleichmäßigzu verteilen. Der Ar-
beitnehmerkann beimFinanzamtdie Eintragungdes
nach Absatz I insgesamt in Betracht kommenden Frei-
betragsbeantragen.Der Antrag kann nur nach amt-
lich vorgeschriebenemVordruck bis zum30.Novem-
ber des Kalenderjahrs gestellt werden, für das die
Lohnsteuerkartegilt.Der Antrag ist hinsichtlich eines
Freibetragsaus der Summeder nach Absatz I Nr.3
bis 5 in BetrachtkommendenAufwendungen und Be-
träge unzulässig,wenn die Aufwendungen im Sinne
des$9,des$ 10Abs. 1Nr. 1,1a,4bis 7,der8$ 10b und
33 sowie die abziehbarenBeträgenach $ 33a insge-
samt 1800DeutscheMark nicht übersteigen.Das Fi-
nanzamthat den Freibetragdurch Aufteilung in Mo-
natsfreibeträge,erforderlichenfallsWochen- und Ta-
gesfreibeträge,jeweils auf die der Antragstellung fol-
genden Monate des Kalenderjahrs gleichmäßig zu
verteilen. Abweichend hiervon darf ein Freibetrag,
der im Monat Januar eines Kalenderjahrs beantragt
wird, mit Wirkung vom 1. Januar diesesKalender-
jahrs an eingetragenwerden.
(3)Für Ehegatten,die beide unbeschränkteinkom-

mensteuerpflichtigsind und nicht dauernd getrennt
leben, ist jeweils die Summe der nach Absatz 1 Nr. 1,
2,4 bis 6 in BetrachtkommendenBeträgegemeinsam
zuermitteln;in denFällen desAbsatzes1Nr. 4trittan

die StelledesSonderausgaben-Pauschbetragsvon 240
Deutsche Mark der Sonderausgaben-Pauschbetrag
von 480DeutscheMark. Für die Anwendung desAb-
satzes2 Satz4 ist die Summeder für beideEhegatten
in BetrachtkommendenAufwendungen im Sinnedes
89,des$ 10Abs. 1Nr. 1,1a, 4bis 7,der $$10b und 33
sowiederabziehbarenBeträgenach$33amaßgebend.
Die nachSatz 1ermittelteSummeist je zur Hälfte auf
die Ehegattenaufzuteilen,wenn für jeden Ehegatten
eine Lohnsteuerkarteausgeschriebenworden ist und
die Ehegattenkeine andere Aufteilung beantragen.
Für einenArbeitnehmer,dessenEhein demKalender-
jahr,für dasdieLohnsteuerkartegilt,aufgelöstworden
ist und dessenbisheriger Ehegattein demselbenKa-
lenderjahrwiedergeheiratethat,sinddienach Absatz
1 in BetrachtkommendenBeträgeausschließlichauf
Grund der in seinerPersonerfülltenVoraussetzungen
zu ermitteln.

(4)Die Eintragungeines Freibetragsauf der Lohn-
steuerkarte ist die gesonderteFeststellungeiner Be-
steuerungsgrundlageim Sinne des $ 179Abs. 1 der
Abgabenordnung,die unterdemVorbehalt der Nach-
prüfung steht.Der EintragungbrauchteineBelehrung
über den zulässigenRechtsbehelfnicht beigefügtzu
werden.Ein mit einer Belehrungüber den zulässigen
Rechtsbehelfversehenerschriftlicher Bescheidist je-
doch zu erteilen, wenn dem Antrag des Arbeitneh-
mersnicht in vollem Umfangentsprochenwird.

(5) Der Arbeitnehmer ist abweichend von $153
Abs.2 der Abgabenordnung verpflichtet, unverzüg-
lich die Änderung eines auf seiner Lohnsteuerkarte
eingetragenenFreibetrags zu beantragen,wenn bei
dessenErmittlung
1. Aufwendungen für die Benutzungeines eigenen

KraftfahrzeugszuFahrtenzwischenWohnung und
Arbeitsstätte($9 Abs. 1Nr. 4),

2. Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsfüh-
rung ($9 Abs. 1Nr. 5),

3. Unterhaltsaufwendungen ($33 a Abs. 1und 2)oder
4. Aufwendungen für eineHausgehilfin oder für ver-

gleichbareDienstleistungen($33a Abs. 3)
berücksichtigtworden sind und die Verhältnisse sich
im Laufe des Kalenderjahrs derart ändern, daß die
Aufwendungen um mindestens400 DeutscheMark
geringer sein werden.$ 153Abs. 1 der Abgabenord-
nung bleibt unberührt.

(6)Ist in den Fällen desAbsatzes 5 zuwenig Lohn-
steuer erhoben worden, so hat das Finanzamt den
Fehlbetragvom Arbeitnehmer nachzufordern,wenn
er 20DeutscheMark übersteigt.

839b
Durchführungdes Lohnsteuerabzugs

für unbeschränkteinkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer

(1) Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs hat
der unbeschränkteinkommensteuerpflichtigeArbeit-
nehmerseinemArbeitgebervor BeginndesKalender-
jahrs oder beim Eintritt in das Dienstverhältniseine



Lohnsteuerkarte vorzulegen. Der Arbeitgeber hat die
Lohnsteuerkarte während des Dienstverhältnisses
aufzubewahren. Er hat sie dem Arbeitnehmer wäh-
rend desKalenderjahrs zur Vorlage beim Finanzamt
oder bei der Gemeinde vorübergehend zu überlassen
sowie innerhalb angemessenerFrist nachBeendigung
des Dienstverhältnisses herauszugeben. DerArbeitge-
ber darf die auf der Lohnsteuerkarteeingetragenen
Merkmale nur für die Einbehaltungder Lohnsteuer
verwerten; er darf sie ohne Zustimmung des Arbeit-
nehmers nur offenbaren, soweit dies gesetzlich zuge-
lassen ist.

(2)Für die Einbehaltung der Lohnsteuer vom laufen-
den Arbeitslohn hat der Arbeitgeber die Höhe des
laufenden Arbeitslohns und den Lohnzahlungszeit-
raum festzustellen.Vom Arbeitslohn sind der auf den
Lohnzahlungszeitraum entfallende Anteil des Versor-
gungs-Freibetrags($19Abs. 2),der Weihnachts-Frei-
betrag ($ 19Abs. 3) und der aufden Lohnzahlungszeit-
raum entfallende Anteil des Altersentlastungsbetrags
(824 a)abzuziehen, wenn die Voraussetzungen für den
Abzug dieser Beträgejeweils erfüllt sind. Außerdem
hat der Arbeitgeber einen etwaigenFreibetragnach
Maßgabeder Eintragungenauf der Lohnsteuerkarte
desArbeitnehmers vom Arbeitslohn abzuziehen.Für
den so gekürzten Arbeitslohn ist die Lohnsteuer aus
der für den LohnzahlungszeitraumgeltendenLohn-
steuertabelleoder nachder der Lohnsteuertabellean-
gefügten Anleitung zu ermitteln. Dabei ist die auf der
LohnsteuerkarteeingetrageneSteuerklasseund Zahl
der Kinder maßgebend.Die sich danach ergebende
Lohnsteuer ist vom Arbeitslohn einzubehalten.Die
Oberfinanzdirektion kann allgemeinoderauf Antrag
des Arbeitgebers ein Verfahren zulassen, durch das
die Lohnsteuer unter den Voraussetzungen des $ 42b
Abs. 1nachdemvoraussichtlichenJahresarbeitslohn
ermittelt wird, wenn gewährleistet ist, daß die zutref-
fende Jahreslohnsteuer ($38a Abs.2) nicht unter-
schrittenwird.
(3) Für die Einbehaltung der Lohnsteuer von einem

sonstigenBezughatder Arbeitgeberdenvoraussicht-
lichen Jahresarbeitslohn ohne den sonstigenBezug
festzustellen. Von dem voraussichtlichen Jahresar-
beitslohn sind der Versorgungs-Freibetrag ($19
Abs. 2),der Weihnachts-Freibetrag($19 Abs. 3) und
der Altersentlastungsbetrag ($24 a),wenn die Voraus-
setzungenfür denAbzug dieserBeträgejeweilserfüllt
sind,sowieeinetwaigerJahresfreibetragnachMaßga-
be der Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte abzuzie-
hen.Für den so gekürztenJahresarbeitslohn (maßge-
bender Jahresarbeitslohn) ist die Lohnsteuer aus der
Jahreslohnsteuertabelleoderder der Jahreslohnsteu-
ertabelle angefügten Anleitung zu ermitteln. Dabei ist
die auf der LohnsteuerkarteeingetrageneSteuerklas-
se und Zahl der Kinder maßgebend. Außerdem ist die
Jahreslohnsteuer für den maßgebendenJahresar-
beitslohn unter Einbeziehung des sonstigen Bezugs zu
ermitteln.Dabeiist der sonstigeBezugumdenVersor-
gungs-Freibetrag, den Weihnachts-Freibetrag und
den Altersentlastungsbetrag zu kürzen, wenn die Vor-
aussetzungenfür denAbzug dieserBeträgejeweilser-
füllt sind und soweit sie nicht bei der Feststellung des
maßgebendenJahresarbeitslohnsberücksichtigtwor-
den sind. Der Unterschiedsbetrag zwischen den ermit-
telten Jahreslohnsteuerbeträgenist die Lohnsteuer,
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die von dem sonstigenBezug einzubehalten ist. Im
übrigen gilt folgendes:

1. Ein sonstigerBezugistals laufenderArbeitslohn zu
behandeln, wenn er 300 Deutsche Mark nicht über-
steigt.

2. Das Betriebstättenfinanzamt ($ 41a Abs. 1 Nr. I)
kannauf Antrag desArbeitgeberszulassen,daßdie
Lohnsteuer von einem sonstigen Bezug mit einem
Steuersatzvon 20vom Hundert einbehaltenwird,
wenn der maßgebende Jahresarbeitslohn ein-
schließlich dessonstigenBezugs
a) bei Arbeitnehmern in den SteuerklassenLU

und IV 17000DeutscheMark,
b) bei Arbeitnehmern in der Steuerklasse III

34 000 Deutsche Mark,
c) bei Arbeitnehmern in den SteuerklassenV und

VI 14000 Deutsche Mark
nicht übersteigt.

Ein sonstigerBezugim Sinnedes$34Abs. 3 Satz 1ist
bei Anwendung desSatzes5 oder der Nummer 2 zur
Hälfte anzusetzen,wenn er zwei Kalenderjahre be-
trifft; er ist mit einem Drittel anzusetzen, wenn er mehr
als zwei Kalenderjahrebetrifft.Die auf die Hälfte des
Bezugs entfallende Lohnsteuer ist mit dem doppelten
Betrag,dieaufein Drittel desBezugsentfallendeLohn-
steuer ist mit demdreifachenBetrageinzubehalten.

(4) Für Lohnzahlungszeiträume, für die Lohnsteuer-
tabellen nicht aufgestelltsind, ergibt sich die Lahn-
steuer aus den mit der Zahl der Kalendertage oder
Wochen dieser Zeiträume vervielfachten Beträgen-
der Lohnsteuertagestabelleoder Lohnsteuerwochen-
tabelle.

(5) Wenn der Arbeitgeber für den Lohnzahlungs-
zeitraum lediglich Abschlagszahlungen leistet und
eine Lohnabrechnung für einen längeren Zeitraum
(Lohnabrechnungszeitraum) vornimmt, kann er den
Lohnabrechnungszeitraum als Lohnzahlungszeit-
raumbehandelnund die Lohnsteuerabweichendvon
838Abs. 3 bei der Lohnabrechnungeinbehalten.Satz
1gilt nicht,wenn der Lohnabrechnungszeitraumfünf
Wochen übersteigtoderdieLohnabrechnungnicht in-
nerhalbvon drei Wochen nachdessenAblauf erfolgt.
Das Betriebstättenfinanzamt kann anordnen, daß die
Lohnsteuervon denAbschlagszahlungeneinzubehal-
ten ist,wenn die Erhebungder Lohnsteuersonstnicht
gesichert erscheint.Wenn wegen einer besonderen
Entlohnungsart weder ein Lohnzahlungszeitraum
noch ein Lohnabrechnungszeitraumfestgestelltwer-
den kann, gilt als Lohnzahlungszeitraumdie Summe
der tatsächlichenArbeitstageoder Arbeitswochen.

(6) Ist nach einem Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung der von einem inländischen Ar-
beitgeber gezahlte Arbeitslohn von der Lohnsteuer
freizustellen,soerteiltdasBetriebstättenfinanzamtauf
Antrag des Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers
eine entsprechendeBescheinigung.Der Arbeitgeber
hatdieseBescheinigungalsBelegzumLohnkonto(841
Abs. 1)aufzubewahren.
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839c
Durchführung des Lohnsteuerabzugs

ohne Lohnsteuerkarte
(1) Solange der unbeschränkt einkommensteuer-

pflichtige Arbeitnehmer demArbeitgebereine Lohn-
steuerkarteschuldhaftnicht vorlegtoderdie Rückga-
be der ihm ausgehändigtenLohnsteuerkarteschuld-
haft verzögert, hat der Arbeitgeber die Lohnsteuer
nachder SteuerklasseVI zu ermitteln.Weist der Ar-
beitnehmernach,daßer die Nichtvorlage oderverzö-
gerteRückgabeder Lohnsteuerkartenicht zu vertre-
ten hat, so hat der Arbeitgeber für die Lohnsteuerbe-
rechnung die ihm bekannten Familienverhältnisse
des Arbeitnehmers zugrunde zu legen.

(2)Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuervon dem
Arbeitslohn für den Monat Januar eines Kalender-
jahrs abweichend von Absatz 1auf Grund der Eintra-
gungen auf der Lohnsteuerkarte für das vorhergehen-
de Kalenderjahr ermitteln, wenn der Arbeitnehmer
eine Lohnsteuerkarte für das neue Kalenderjahr bis
zur Lohnabrechnung nicht vorgelegt hat. Nach Vorla-
ge der Lohnsteuerkarteist die Lohnsteuerermittlung
für den Monat Januar zu überprüfenund erforderli-
chenfalls zu ändern.Legt der Arbeitnehmer bis zum
31.März keine Lohnsteuerkartevor, ist nachträglich
Absatz 1anzuwenden. Die zuwenig oder zuviel einbe-
haltene Lohnsteuer ist jeweils bei der nächsten Lohn-
abrechnungauszugleichen.

(3) Für Arbeitnehmer, die nach $ 1 Abs. 2 unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtigsind,hat der Ar-
beitgeberdie Lohnsteuerunabhängigvon einer Lohn-
steuerkartezu ermitteln.Dabei sind die Steuerklasse
und Zahl der Kinder maßgebend, die nach $ 39 Abs. 3
bis 5 auf einer Lohnsteuerkartedes Arbeitnehmers
einzutragen wären. Auf Antrag des Arbeitnehmers
erteilt das Betriebstättenfinanzamt ($4la Abs. 1 Nr. 1)
über die maßgebende Steuerklasse und Zahl der Kin-
der und einen etwa in BetrachtkommendenFreibe-
trag ($39a)eineBescheinigung,für die die Vorschrif-
ten über die Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte
sinngemäß anzuwenden sind.

839d
Durchführung des Lohnsteuerabzugs

für beschränkt einkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer

(1) Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs
werden beschränkt einkommensteuerpflichtigeAr-
beitnehmer in die Steuerklasse I oder Il eingereiht. Ar-
beitnehmer, die unverheiratet sind, gehören in die
Steuerklasse I oder, wenn sie die Voraussetzungen des
838 bNr. 2erfüllen, in die Steuerklasse II, verheiratete
Arbeitnehmer gehören in die Steuerklasse II; $ 38b
Nr.6 ist anzuwenden. Das Betriebstättenfinanzamt
($41a Abs. 1 Nr. 1)erteilt auf Antrag des Arbeitneh-
mersüberdie maßgebendeSteuerklasseund Zahl der
Kinder eine Bescheinigung,für die die Vorschriften
über die Eintragungenauf der Lohnsteuerkartemit
der Maßgabe sinngemäßanzuwenden sind, daß der
Arbeitnehmer eine Änderung der Bescheinigungbis
zum Ablauf des Kalenderjahrs, für das sie gilt, beim Fi-
nanzamtbeantragenkann.

(2) In die nach Absatz 1zu erteilende Bescheinigung
trägt das Finanzamt auf Antrag des Arbeitnehmers
als vom Arbeitslohn abzuziehenden Freibetrag die
Summeder folgendenBeträgeein:
1. den Altersfreibetrag ($32Abs. 2),
2. Werbungskosten,diebei denEinkünftenausnicht-

selbständigerArbeit anfallen ($9),soweit sie den
Werbungskosten-Pauschbetrag($9a Nr.1) über-
steigen,

3. Sonderausgabenim Sinne des$10Abs. 1Nr.1,1a,
4 bis 7 und des $ 10b, soweit sie den Sonderausga-
ben-Pauschbetrag von 240 Deutsche Mark (8 10cc)
übersteigen.

Der Antrag kann nur nachamtlichvorgeschriebenem
Vordruck bis zum Ablauf des Kalenderjahrs gestellt
werden,für dasdie Bescheinigunggilt.DasFinanzamt
hat den Freibetragdurch Aufteilung in Monatsfrei-
beträge,erforderlichenfalls Wochen- und Tagesfrei-
beträge, jeweils auf die voraussichtliche Dauer des
Dienstverhältnisses im Kalenderjahr gleichmäßig zu
verteilen. $39a Abs. 4 bis 6 ist sinngemäß anzuwen-
den.

(3)Der Arbeitnehmer hatdie nachAbsatz 1erteilte
Bescheinigung seinem Arbeitgeber vor Beginn des Ka-
lenderjahrsoderbeimEintritt in dasDienstverhältnis
vorzulegen.Der Arbeitgeber hat die Bescheinigung
aufzubewahren.$ 39b Abs. 1Sätze3und 4gilt sinnge-
mäß.Der Arbeitgeberhat im übrigendenLohnsteuer-
abzug nach Maßgabedes $39b Abs. 2 bis 6 und des
839 c Abs. 1und 2 durchzuführen; dabei tritt die nach
Absatz 1erteilteBescheinigungandieStellederLohn-
steuerkarte.

8 40
Pauschalierung der Lohnsteuer in besonderen Fällen
(1)Das Betriebstättenfinanzamt($41a Abs. 1Nr. ])

kann auf Antrag des Arbeitgebers zulassen,daß die
Lohnsteuer mit einem unter Berücksichtigung der
Vorschriften des $ 38 a zu ermittelnden Pauschsteuer-
satz erhoben wird, soweit

1. von demArbeitgeber sonstigeBezügein einer grö-
BerenZahl von Fällen gewährtwerden oder

2. ineiner größerenZahlvon Fällen Lohnsteuernach-
zuerhebenist,weil der Arbeitgeberdie Lohnsteuer
nicht vorschriftsmäßigeinbehaltenhat.

Voraussetzungfür die Pauschalierungder Lohnsteuer
ist, daß die Ermittlung der Lohnsteuer nach den $839 b
bis 39d schwierig ist odereinenunverhältnismäßigen
Arbeitsaufwand erfordern würde. Die Pauschalierung
ist in den Fällen der Nummer 1ausgeschlossen, soweit
der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer sonstige Bezüge
von mehr als 1000DeutscheMark im Kalenderjahr
gewährt.Der Arbeitgeber hat dem Antrag eine Be-
rechnungbeizufügen,ausder sich der durchschnittli-
che Steuersatz unter Zugrundelegung der durch-
schnittlichen Jahresarbeitslöhne und der durch-
schnittlichen Jahreslohnsteuer in jeder Steuerklasse
für diejenigenArbeitnehmer ergibt,denendie Bezüge
gewährtwerden sollen oder gewährtworden sind.



(2) Abweichend von Absatz 1 kann das Betriebstät-
tenfinanzamtdie Erhebungder Lohnsteuermit einem
Pauschsteuersatz von 25 vom Hundert zulassen, so-
weit der Arbeitgeber in einer größerenZahl von Fäl-
len Arbeitslohn aus Anlaß von Betriebsveranstaltun-
genzahlt.Dasselbegilt, soweitder Arbeitgeber in ei-
ner größeren Zahl von Fällen Erholungsbeihilfen ge-
währt, unter folgendenVoraussetzungen:
1. Die Erholungsbeihilfe darf zusammenmit Erho-

lungsbeihilfen,die in demselbenKalenderjahr frü-
her gewährt worden sind, 300 Deutsche Mark für
den Arbeitnehmer, 200DeutscheMark für dessen
Ehegatten und 100 Deutsche Mark für jedes Kind,
das auf der Lohnsteuerkartedes Arbeitnehmers
eingetragen ist, nicht übersteigen.

2. Bei Erholungsbeihilfen,die in bar gezahltwerden,
muß der Arbeitgeber sicherstellen, daß die Beihil-
fen zu Erholungszwecken verwendet werden.
(3)Der Arbeitgeber hat die pauschale Lohnsteuer zu

übernehmen.Er ist Schuldner der pauschalenLohn-
steuer. Der pauschal besteuerte Arbeitslohn und die
pauschaleLohnsteuerbleibenbei einer Veranlagung
zur Einkommensteuer und beim Lohnsteuer-Jahres-
ausgleichaußerAnsatz. Die pauschaleLohnsteuerist
weder auf die Einkommensteuer noch auf die Jahres-
lohnsteuer anzurechnen.

840a
Pauschalierung der Lohnsteuer

für Teilzeitbeschäftigte
(1) Der Arbeitgeber kann unter Verzicht auf die

Vorlage einer Lohnsteuerkarte bei Arbeitnehmern,
die nur kurzfristig oder in geringem Umfang und ge-
gen geringen Arbeitslohn beschäftigt werden, die
Lohnsteuermit einem Pauschsteuersatzvon 10vom
Hundert des Arbeitslohns erheben. Dabei gilt folgen-
des:

1. Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn der
Arbeitnehmer bei dem Arbeitgeber gelegentlich,
nicht regelmäßigwiederkehrendbeschäftigtwird,
die Dauer der Beschäftigung 18 zusammenhängen-
de Arbeitstagenicht übersteigtund
a) der Arbeitslohn während der Beschäftigungs-

dauer42DeutscheMark durchschnittlichjeAr-
beitstagnicht übersteigtoder

b) die Beschäftigung zu einem unvorhersehbaren
Zeitpunkt sofort erforderlich wird.

2. Eine Beschäftigungin geringemUmfangund gegen
geringenArbeitslohn liegt vor, wenn der Arbeit-
nehmer bei dem Arbeitgeber laufend beschäftigt
wird, die Tätigkeit jedochwährend der Beschäfti-
gungsdauer20 Stunden und der Arbeitslohn 120
DeutscheMark wöchentlich nicht übersteigt.
(2) Abweichend von Absatz 1 kann der Arbeitgeber

unterVerzicht auf die Vorlageeiner Lohnsteuerkarte
bei Aushilfskräften, die in Betrieben der Land- und
Forstwirtschaftim Sinnedes$13Abs. I Nr. 1bis4aus-
schließlich mit typisch land- oder forstwirtschattli-
chenArbeiten beschäftigtwerden,die Lohnsteuermit
einem Pauschsteuersatz von 2 vom Hundert des Ar-
beitslohns erheben. Aushilfskräfte im Sinne dieser
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Vorschrift sind Personen, die von Fall zu Fall für eine
im voraus bestimmteArbeit von vorübergehender
Dauer in ein Dienstverhältnis treten. Aushilfskräfte
sind nicht Arbeitnehmer, die zu den land- und forst-
wirtschaftlichen Fachkräften gehören.

(3) Die Pauschalierungen nach den Absätzen 1 und
2 sind unzulässig bei Arbeitnehmern, deren Arbeits-
lohn während der Beschäftigungsdauer12Deutsche
Mark durchschnittlich je Arbeitsstunde übersteigt.
DasBetriebstättenfinanzamtkann außerdemdie Pau-
schalierung der Lohnsteuer untersagen, wenn die Pau-
schalsteuer offensichtlich von der nach den 8839 b bis
39 d insgesamt zu erhebenden Lohnsteuer abweicht.

(4) Auf die Pauschalierungen nach den Absätzen 1
und 2 ist $40 Abs. 3 anzuwenden.

840b
Pauschalierung der Lohnsteuer

bei bestimmtenZukunftsicherungsleistungen
(1) Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer von den

Beiträgen für eine Direktversicherung des Arbeitneh-
mersundvon denZuwendungenaneinePensionskas-
semit einem Pauschsteuersatzvon 10vom Hundert
der Beiträgeund Zuwendungenerheben,soweitdiese
nicht steuerfrei sind. Die pauschale Erhebung der
LohnsteuervonBeiträgenfür eineDirektversicherung
ist nur zulässig, wenn die Versicherung nicht auf den
Erlebensfall eines früheren als des 60.Lebensjahrs ab-
geschlossenundeinevorzeitigeKündigung desVersi-
cherungsvertrags durch den Arbeitnehmer ausge-
schlossenworden ist.

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit die zu besteuernden
Beiträgeund ZuwendungendesArbeitgebersfür den
Arbeitnehmer 2400DeutscheMark im Kalenderjahr
übersteigenoder nicht aus seinemerstenDienstver-
hältnis bezogenwerden.Sind mehrereArbeitnehmer
gemeinsam in einem Direktversicherungsvertrag
oder in einer Pensionskasse versichert, so gilt als Bei-
trag oder Zuwendung für den einzelnen Arbeitneh-
mer der Teilbetrag,der sich bei einer Aufteilung der
gesamtenBeiträgeoder der gesamtenZuwendungen
durch dieZahl derbegünstigtenArbeitnehmer ergibt,
wenn dieser Teilbetrag 2400 DeutscheMark nicht
übersteigt;hierbeisind Arbeitnehmer,für die Beiträge
und Zuwendungenvon mehrals 3600DeutscheMark
im Kalenderjahr geleistet werden, nicht einzubezie-
hen.Für Beiträgeund Zuwendungen,die der Arbeit-
geber für den Arbeitnehmer aus Anlaß der Beendi-
gungdesDienstverhältnisseserbrachthat,vervielfäl-
tigt sich der Betragvon 2400DeutscheMark mit der
Anzahl der Kalenderjahre, in denen das Dienstver-
hältnis des Arbeitnehmers zu dem Arbeitgeber be-
standen hat; in diesem Fall ist Satz 2 nicht anzuwen-
den.Der vervielfältigteBetragvermindert sichumdie
nach Absatz 1 pauschal besteuerten Beiträge und Zu-
wendungen,die der Arbeitgeber in demKalenderjahr,
in demdasDienstverhältnisbeendetwird, und in den
sechsvorangegangenenKalenderjahrenerbrachthat.

(3)840Abs. 3 ist anzuwenden.Die Anwendung des
8 40 Abs. 1 Nr. 1 auf Bezüge im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 ist ausgeschlossen.
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841
Aufzeichnungspflichten bei:a Lohnsteuerabzug

(1) Der Arbeitgeber hat am Ort der Betriebstätte
(Absatz 2) für jeden Arbeitnehmer und jedesKalen-
derjahr ein Lohnkonto zu führen. In das Lohnkonto
sind die für den Lohnsteuerabzug erforderlichen
Merkmale aus der Lohnsteuerkarteoder aus einer
entsprechenden Bescheinigung zu übernehmen. Bei je-
der Lohnzahlung für das Kalenderjahr, für das das
Lohnkonto gilt, sind im Lohnkonto die Art und Höhe
desgezahltenArbeitslohns einschließlich der steuer-
freien Bezügesowie die einbehalteneoder übernom-
meneLohnsteuereinzutragen;an die Stelleder Lohn-
zahlung tritt in den Fällen des $39b Abs. 5 Satz 1 die
Lohnabrechnung. Die Bundesregierung wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesratesvorzuschreiben, welche Einzelangaben
im Lohnkonto aufzuzeichnen sind. Dabei können für
Arbeitnehmer mit geringem Arbeitslohn und für die
Fälle der $$40 bis 40 b Aufzeichnungserleichterungen
sowie für steuerfreieBezügeAufzeichnungen außer-
halb des Lohnkontos zugelassenwerden. Die Lohn-
konten sind bis zum Ablauf des sechstenKalender-
jahrs, das auf die zuletzt eingetrageneLohnzahlung
folgt,aufzubewahren.
(2)Betriebstätte ist der Betrieb oder Teil des Betriebs

desArbeitgebers,in demder für dieDurchführungdes
Lohnsteuerabzugs maßgebende Arbeitslohn ermittelt
wird. Wird der maßgebende Arbeitslohn nicht in dem
Betrieboder einemTeil desBetriebsdesArbeitgebers
oder nicht im Inland ermittelt, so gilt als Betriebstätte
der Mittelpunkt der geschäftlichenLeitung des Ar-
beitgebersim Inland.Als Betriebstättegilt auchder in-
ländische Heimathafen deutscher Handelsschiffe,
wenndieReedereiim Inland keineNiederlassunghat.

8 Ala
Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer

(1) Der Arbeitgeber hat spätestens am zehnten Tag
nachAblauf einesjedenLohnsteuer-Anmeldungszeit-
raums
1. dem Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Betrieb-

stätte ($41 Abs. 2) befindet (Betriebstättenfinanz-
amt),eine Steuererklärungeinzureichen,in der er
die Summe der im Lohnsteuer-Anmeldungszeit-
raum einzubehaltendenund zu übernehmenden
Lohnsteuerangibt (Lohnsteuer-Anmeldung),

2. die im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum insge-
samt einbehaltene und übernommene Lohnsteuer
an das Betriebstättenfinanzamtabzuführen.

Die Lohnsteuer-Anmeldung ist nach amtlich vorge-
schriebenemVordruck abzugebenundvomArbeitge-
ber oder von einer zu seinerVertretung berechtigten
Person zu unterschreiben,Der Arbeitgeber wird von
der Verpflichtung zur Abgabe weiterer Lohnsteuer-
Anmeldungen befreit, wenn er Arbeitnehmer, für die
nach $ 41 ein Lohnkonto zu führen ist, nicht mehr be-
schäftigtund dasdemFinanzamtmitteilt.
(2) Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum ist grundsätz-

lich der Kalendermonat. Lohnsteuer-Anmeldungs-
zeitraum ist das Kalendervierteljahr, wenn die abzu-
führendeLohnsteuerfür dasvorangegangeneKalen-

derjahr mehr als 360 Deutsche Mark, aber nicht mehr
als 2400 Deutsche Mark betragen hat; Lohnsteuer-An-
meldungszeitraum ist das Kalenderjahr, wenn die ab-
zuführende Lohnsteuer für das vorangegangene Ka-
lenderjahr nicht mehr als 360DeutscheMark betra-
genhat.Hat die Betriebstättenicht während desgan-
zenvorangegangenenKalenderjahrsbestanden,so ist
diefür dasvorangegangeneKalenderjahrabzuführen-
de Lohnsteuer für die Feststellung des Lohnsteuer-An-
meldungszeitraums auf einen Jahresbetrag umzu-
rechnen.Wenn die Betriebstätteim vorangegangenen
Kalenderjahr noch nicht bestandenhat,ist die auf ei-
nen Jahresbetragumgerechnetefür denerstenvollen
Kalendermonatnach der Eröffnung der Betriebstätte
abzuführendeLohnsteuermaßgebend.
(3)Die obersteFinanzbehördedesLandeskann be-

stimmen, daß die Lohnsteuer nicht dem Betriebstätten-
finanzamt, sondern einer anderen öffentlichen Kasse
anzumeldenund andieseabzuführenist;dieKasseer-
hält insoweitdie Stellungeiner Landesfinanzbehörde.
Das Betriebstättenfinanzamtoder die zuständigean-
dere öffentliche Kasse können anordnen, daß die
Lohnsteuerabweichendvon demnachAbsatz 1maß-
gebenden Zeitpunkt anzumelden und abzuführen ist,
wenn die Abführung der Lohnsteuernicht gesichert
erscheint.

$41b
Abschluß des Lohnsteuerabzugs

(1) Bei Beendigungeines Dienstverhältnissesoder
am Ende des Kalenderjahrs hat der Arbeitgeber das
LohnkontodesArbeitnehmersabzuschließen.DerAr-
beitgeber hat auf Grund der Eintragungen im Lohn-
konto auf der LohnsteuerkartedesArbeitnehmers
1. die DauerdesDienstverhältnisseswährenddesKa-

lenderjahrs,für das die Lohnsteuerkartegilt,
2. die Art und Höhe desgezahltenArbeitsiohns,
3. die einbehalteneLohnsteuer
zubescheinigen(Lohnsteuerbescheinigung).Liegtdem
ArbeitgebereineLohnsteuerkartedesArbeitnehmers
nicht vor, hat er die Lohnsteuerbescheinigung nach ei-
nementsprechendenamtlich vorgeschriebenenVor-
druck zu erteilen.Der Arbeitgeber hat dem Arbeit-
nehmerdie Lohnsteuerbescheinigungauszuhändigen,
wenn dasDienstverhältnisvor Ablauf desKalender-
jahrs beendet wird, der Arbeitnehmer zur Einkom-
mensteuer veranlagt wird oder beim Finanzamt den
Lohnsteuer-Jahresausgleichbeantragt.In denübrigen
Fällen hat der Arbeitgeber die Lohnsteuerbescheini-
gung dem Betriebstättenfinanzamt einzureichen.
Kann ein Arbeitgeber, der für die Lohnabrechnungein
maschinelles Verfahren anwendet, die Lohnsteuerbe-
scheinigungnach Satz 2 nicht sofortbei Beendigung
des Dienstverhältnisses ausschreiben, so hat er die
Lohnsteuerkartebis zur AusschreibungderLohnsteu-
erbescheinigungzurückzubehaltenund dem Arbeit-
nehmer eine Bescheinigungüber alle auf der Lohn-
steuerkartedesArbeitnehmers eingetragenenMerk-
male auszuhändigen;in dieser Bescheinigungist au-
ßerdemderZeitpunkteinzutragen,zu demdasDienst-
verhältnis beendetworden ist. In diesemFall ist die
Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigunginner-
halb von achtWochen nachzuholen.



(2)Der Arbeitgeber hat ferner
1, für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse I, II
oder IV, dessenArbeitslohn 26000DeutscheMark
übersteigt,

2. füreinen Arbeitnehmer in der Steuerklasse III, des-
sen Arbeitslohn 50 000 Deutsche Mark übersteigt,

3. füreinen Arbeitnehmer in der Steuerklasse V, des-
sen Arbeitslohn 14000 Deutsche Mark übersteigt,

4. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse VI
einenLohnzettelnachamtlichvorgeschriebenemVor-
druck auszuschreiben, der dieselben Angaben wie die
Lohnsteuerbescheinigungenthält.Der Lohnzettel ist
dem für den Arbeitnehmer nach seinem Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt am 31. Dezember des
abgelaufenenKalenderjahrs zuständigenFinanzamt
einzureichen.Bei BeendigungdesDienstverhältnisses
vor Ablauf desKalenderjahrs istder aufeinen Jahres-
betrag umgerechnete Arbeitslohn maßgebend und der
Lohnzettel dem Finanzamt einzureichen, das für den
nachKenntnis desArbeitgebersletztenWohnsitz des
Arbeitnehmers zuständigist.
(3)Absätze 1und 2 geltennicht für Arbeitnehmer,

soweit sie Arbeitslohn bezogenhaben,der nach den
8840bis 40b pauschalbesteuertworden ist.

$4lc
Änderung des Lohnsteuerabzugs

(1) Der Arbeitgeber ist berechtigt,bei der jeweils
nächstfolgendenLohnzahlungbisher erhobeneLohn-
steuer zu erstattenoder noch nicht erhobeneLohn-
steuer nachträglich einzubehalten,

1. wenn ihm der Arbeitnehmer eine Lohnsteuerkarte
mit Eintragungenvorlegt,die auf einen Zeitpunkt
vor Vorlage der Lohnsteuerkarte zurückwirken,
oder

2. wenner erkennt, daß er die Lohnsteuer bisher nicht
vorschriftsmäßigeinbehaltenhat.
(2) Die zu erstattende Lohnsteuer ist dem Betrag zu

entnehmen, den der Arbeitgeber für seine Arbeitneh-
mer insgesamtan Lohnsteuereinbehaltenoder über-
nommen hat.Wenn die zu erstattende Lohnsteuer aus
demBetragnicht gedecktwerdenkann,der insgesamt
an Lohnsteuereinzubehaltenoder zu übernehmenist,
wird der FehlbetragdemArbeitgeberaufAntrag vom
Betriebstättenfinanzamtersetzt.
(3)Nach Ablauf des Kalenderjahrs oder,wenn das

Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalenderjahrs endet,
nach Beendigung des Dienstverhältnisses, ist die Än-
derungdesLohnsteuerabzugsnur bis zur Ausschrei-
bung der Lohnsteuerbescheinigung oder eines Lohn-
zettelszulässig.Bei Änderung des Lohnsteuerabzugs
nach Ablauf des Kalenderjahrs ist die nachträglich
einzubehaltendeLohnsteuernachdemJahresarbeits-
lohn auf Grund der Jahreslohnsteuertabellezu ermit-
teln. Eine Erstattungvon Lohnsteuerist nach Ablauf
desKalenderjahrs nur im Wege des Lohnsteuer-Jah-
resausgleichsnach $42b zulässig.
(4)Der Arbeitgeber hat die Fälle, in denen er von sei-

ner Berechtigung zur nachträglichen Einbehaltung
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von Lohnsteuer nach Absatz 1 keinen Gebrauch
machtoder die Lohnsteuernicht nachträglich einbe-
halten werden kann, weil

1. Eintragungen auf der Lohnsteuerkarteeines Ar-
beitnehmers,die nachBeginndesDienstverhältnis-
sesvorgenommen worden sind, aufeinen Zeitpunkt
vor BeginndesDienstverhältnisseszurückwirken,

2. der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber Arbeitslohn
nicht mehr beziehtoder

3. der ArbeitgebernachAblauf desKalenderjahrsbe-
reits die Lohnsteuerbescheinigungoder einen
Lohnzettelausgeschriebenhat,

dem Betriebstättenfinanzamt unverzüglich anzuzei-
gen.Das Finanzamt hat die zuwenig erhobeneLohn-
steuer vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn der
nachzuforderndeBetrag20DeutscheMark übersteigt.
$42d bleibt unberührt.

842
Lohnsteuer-Jahresausgleich

(1)Den unbeschränkteinkommensteuerpflichtigen
Arbeitnehmern, die nicht zur Einkommensteuer ver-
anlagtwerden,wird die für dasabgelaufeneKalender-
jahr (Ausgleichsjahr) einbehalteneLohnsteuer inso-
weit erstattet,als sie die auf den Jahresarbeitslohn ent-
fallendeJahreslohnsteuerübersteigt(Lohnsteuer-Jah-
resausgleich). Hat die unbeschränkte Einkommen-
steuerpflicht des Arbeitnehmers nicht während des
ganzenKalenderjahrsbestanden,sogilt die Dauerder
unbeschränkten Einkommensteuerpflichtim Kalen-
derjahr als Ausgleichsjahr und der während dieses
Zeitraums bezogene Arbeitslohn als Jahresarbeits-
lohn.

(2) Der Lohnsteuer-Jahresausgleich wird nach Ab-
lauf des Ausgleichsjahrs auf Antrag des Arbeitneh-
mers vom Finanzamt durchgeführt, soweit er nach
842bnicht vomArbeitgeberdurchgeführtworden ist.
Bei Wegfall der unbeschränktenEinkommensteuer-
pflicht kann der Lohnsteuer-Jahresausgleich sofort
durchgeführt werden. Der Antrag ist spätestens am
30.September des dem Ausgleichsjahr folgenden Ka-
lenderjahrs nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck zu stellen;die Frist kann nicht verlängertwer-
den. Der Antrag muß vom Arbeitnehmer, bei Arbeit-
nehmern,die mit einemEhegattendie Voraussetzun-
gendes$26Abs. 1erfüllen,auchvomEhegatteneigen-
händigunterschriebensein.Hat einePersonoderVer-
einigungbeider Anfertigung desAntrags mitgewirkt,
sosind derNameunddieAnschrift dieserPersonoder
Vereinigung in demAntrag anzugeben.

(3) Dem Antrag auf Lohnsteuer-Jahresausgleich
sind beizufügen:

1. die für dasAusgleichsjahr ausgeschriebenenLohn-
steuerkartendesArbeitnehmersmit vollständigen
Lohnsteuerbescheinigungenoder in den Fällen, in
denendemArbeitgebereineLohnsteuerkartenicht
vorgelegen hat, Lohnsteuerbescheinigungennach
entsprechendem amtlich vorgeschriebenen Vor-
druck ($41b Abs.1 Satz3);



2. in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer während
des Ausgleichsjahrs zeitweise in keinem Dienstver-
hältnis gestanden hat, etwaige Unterlagen über die
Dauer dieser Zeiträume.
(4)Vorbehaltlich der Vorschriften des 8 42 a hat das

Finanzamt für den Lohnsteuer-Jahresausgleichden
Jahresarbeitslohn aus sämtlichen Dienstverhältnis-
sen des Arbeitnehmers festzustellen. Dabei bleiben Be-
züge im Sinne des $ 34 Abs. 3 Satz 1 und ermäßigt be-
steuerteVergütungen für Arbeitnehmererfindüngen
außer Ansatz, wenn der Arbeitnehmer nicht jeweils
die Einbeziehung in den Lohnsteuer-Jahresausgleich
beantragt. Vom Jahresarbeitslohn sind der etwa in Be-
tracht kommende Versorgungs-Freibetrag, der Weih-
nachts-Freibetrag und der etwa in Betracht kommen-
de Altersentlastungsbetragabzuziehen,soweit diese
Beträge nicht bei den nach Satz 2 außer Ansatz blei-
benden Bezügen und Vergütungen abgezogen worden
sind. Danach ist als Jahreslohnsteuer die Einkommen-
steuer zu ermitteln, die der Arbeitnehmer schuldet,
wenn er ausschließlich die sich aus dem nach Satz 3
gemindertenJahresarbeitslohnergebendenEinkünfte
erzielt hat; dabei sind die $834, 34 c und 35 nicht an-
zuwenden. Den Betrag, um den die sich hiernach erge-
bendeJahreslohnsteuer die Lohnsteuer unterschrei-
tet,diefür dasAusgleichsjahr insgesamterhobenwor-
den ist, hat das Finanzamt dem Arbeitnehmer zu er-
statten.Bei der Ermittlung der insgesamterhobenen
Lohnsteuer ist die Lohnsteuer auszuscheiden, die von
den nach Satz 2 außer Ansatz gebliebenen Bezügen
und Vergütungeneinbehaltenworden ist.$36 Abs. 4
Satz3 gilt sinngemäß.
(5)Das Finanzamterteilt über den Lohnsteuer-Jah-

resausgleichdemAntragsteller einenSteuerbescheid.

$42a
Gemeinsamer Lohnsteuer-Jahresausgleich

für Ehegatten
(1)Bei Arbeitnehmern, die die Voraussetzungen für

die Anwendung der Steuerklasse Ill erfüllen, wird nur
ein Lohnsteuer-Jahresausgleich für beide Ehegatten
gemeinsamdurchgeführt,wenn beide Ehegattenim
Ausgleichsjahr Einkünfte aus nichtselbständiger Ar-
beiterzielthaben.Der Antrag aufgemeinsamenLohn-
steuer-Jahresausgleich ist von den Ehegatten gemein-
sam zu stellen, es sei denn, daß einer der Ehegatten
dazu aus zwingenden Gründen nicht in der Lage ist.
842 Abs. 2 Sätze2 bis 5 ist anzuwenden.
(2) Für den gemeinsamenLohnsteuer-Jahresaus-

gleich hat das Finanzamt jeweils den Jahresarbeits-
lohn der Ehegatten aus ihren sämtlichen Dienstver-
hältnissen festzustellen. $ 42 Abs. 4 Satz 2ist anzuwen-
den.Von dem Jahresarbeitslohn des einzelnen Ehegat-
ten sind jeweils der etwa in Betracht kommende Ver-
sorgungs-Freibetrag,der Weihnachts-Freibetragund
der etwa in BetrachtkommendeAltersentlastungsbe-
trag abzuziehen, soweit diese Beträge nicht bei den
nach Satz 2 außer Ansatz bleibenden Bezügenund
Vergütungenabgezogenworden sind. Danach ist als
Jahreslohnsteuer die Einkommensteuer zu ermitteln,
die die Ehegatten schulden, wenn sie ausschließlich
die sich aus den nach Satz 3 gemindertenJahresar-
beitslöhnen ergebenden Einkünfte erzielt haben;

dabei sind die 8834, 34c und 35 nicht anzuwenden.
Den Betrag, um den die sich hiernach ergebende
Jahreslohnsteuer die Lohnsteuer unterschreitet, die
für das Ausgleichsjahr von beiden Ehegatteninsge-
samt erhoben worden ist, hat das Finanzamt zu erstat-
ten. 842 Abs. 4 Sätze6 und 7 und Abs.5 ist entspre-
chend anzuwenden.

842b
Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Arbeitgeber
(1) Der Arbeitgeber ist berechtigt, für unbeschränkt

einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer, die wäh-
renddesAusgleichsjahrs ständigin einemDienstver-
hältnis gestanden haben, einen Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich durchzuführen. Er ist zur Durchführung des
Lohnsteuer-Jahresausgleichsverpflichtet,wenner am
31. Dezemberdes Ausgleichsjahrs mindestenszehn
Arbeitnehmer beschäftigt.Sätze 1 und 2 geltenauch
für Arbeitnehmer, die nach den Lohnsteuerbescheini-
gungen auf ihrer Lohnsteuerkarte während des Aus-
gleichsjahrs zeitweise in keinem Dienstverhältnis ge-
standenhaben,wenn sie die Dauer dieser Zeiträume
durch amtliche Unterlagen lückenlos nachweisen.
Voraussetzung für den Lohnsteuer-Jahresausgleich
ist, daß dem Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte des Ar-
beitnehmersmit den Lohnsteuerbescheinigungenaus
etwaigen vorangegangenen Dienstverhältnissen vor-
liegtundderArbeitgeberfür denArbeitnehmereinen
Lohnzettel noch nicht ausgeschrieben hat. Der Arbeit-
geber darf den Lohnsteuer-Jahresausgleich nicht
durchführen,wenn
1. der Arbeitnehmer esbeantragtoder
2. der Arbeitnehmer für dasAusgleichsjahr oder für

einen Teil des Ausgleichsjahrs nach den Steuer-
klassenV oder VI zu besteuernwar oder

3. der Arbeitnehmer für einen Teil des Ausgleichs-
jahrs nach den Steuerklassen III oder IV zu besteu-
ern war.
(2) Für den Lohnsteuer-Jahresausgleich hat der Ar-

beitgeber den Jahresarbeitslohn aus dem zu ihm beste-
hendenDienstverhältnisund nachdenLohnsteuerbe-
scheinigungen auf der Lohnsteuerkarte aus etwaigen
vorangegangenenDienstverhältnissen festzustellen.
Dabei bleiben Bezügeim Sinne des$34Abs. 3 Satz1
und ermäßigtbesteuerteVergütungenfür Arbeitneh-
mererfindungenaußer Ansatz, wenn der Arbeitneh-
mernicht jeweilsdie Einbeziehungin denLohnsteuer-
Jahresausgleich beantragt. Vom Jahresarbeitslohn
sind der etwa in BetrachtkommendeVersorgungs-
Freibetrag,derWeihnachts-Freibetrag,deretwain Be-
tracht kommende Altersentlastungsbetragund ein
etwa auf der LohnsteuerkarteeingetragenerFreibe-
trag abzuziehen. Für den so geminderten Jahresar-
beitslohn ist nach Maßgabe der auf der Lohnsteuer-
karte zuletzteingetragenenSteuerklasseundder Zahl
der Kinder die Jahreslohnsteueraus der Jahreslohn-
steuertabelle zu ermitteln. Den Betrag, um den die sich
hiernach ergebendeJahreslohnsteuerdie Lohnsteuer
unterschreitet,dievon demzugrundegelegtenJahres-
arbeitslohninsgesamterhobenworden ist,hatder Ar-
beitgeber dem Arbeitnehmer zu erstatten. Bei der Er-
mittlungder insgesamterhobenenLohnsteuerist die
Lohnsteuer auszuscheiden, die von den nach Satz 2



außer Ansatz gebliebenen Bezügen und Vergütungen
einbehaltenworden ist.
(3)Der Arbeitgeberdarf denLohnsteuer-Jahresaus-

gleich frühestens bei der Lohnabrechnung für den
letzten im Ausgleichsjahr endenden Lohnzahlungs-
zeitraum,spätestensbei der Lohnabrechnungfür den
letzten Lohnzahlungszeitraum, der im Monat März
desdemAusgleichsjahr folgendenKalenderjahrsen-
det, durchführen. Die zu erstattende Lohnsteuer ist
dem Betrag zu entnehmen,den der Arbeitgeber für
seine Arbeitnehmer für den Lohnzahlungszeitraum
insgesamt an Lohnsteuer erhoben hat, und in der
Lohnsteuer-Anmeldung gesondertanzugeben.$ 41c
Abs. 2 Satz 2 ist anzuwenden.
(4) Der Arbeitgeber hat im Lohnkonto für das Aus-

gleichsjahr den Inhalt etwaiger Lohnsteuerbescheini-
gungen aus vorangegangenen Dienstverhältnissen
des Arbeitnehmers, in den Fällen des Absatzes1
Satz3 auch den Inhalt der amtlichenUnterlagenein-
zutragen. Im Lohnkonto, auf der Lohnsteuerkarte und
auf dem Lohnzettelfür das Ausgleichsjahr ist die im
Lohnsteuer-JahresausgleicherstatteteLohnsteuerge-
sondert einzutragen. Wenn die erstattete Lohnsteuer
dievomArbeitgeberfür denArbeitnehmer insgesamt
erhobeneLohnsteuernicht übersteigt,darf der Arbeit-
geber auf der Lohnsteuerkarte und im Lohnzettel an
Stelleder EintragungnachSatz 2 den sich nach Ver-
rechnung der erhobenen Lohnsteuer mit der erstatte-
tenLohnsteuerergebendenBetragalserhobeneLohn-
steuer eintragen.

842c
Örtliche Zuständigkeit der Finanzämter

im Lohnsteuerverfahren
(1) Für die Eintragung eines Freibetrags auf der

Lohnsteuerkarte ($39 a) ist das Finanzamt örtlich zu-
ständig,in dessenBezirk der Arbeitnehmer im Zeit-
punkt der Antragstellung seine Wohnung hat,von der
aus er seiner Beschäftigungregelmäßignachgeht.Bei
Ehegatten,die beideArbeitslohn beziehenund einen
mehrfachen Wohnsitz haben, ist das Finanzamt des
Familienwohnsitzeszuständig;bei Ehegatten,die bei-
de Arbeitslohn beziehenund keinen Familienwohn-
sitz haben, ist das für den älteren Ehegatten nach Satz
1 maßgebende Finanzamt örtlich zuständig. In den
Fällen des $ 1 Abs. 2 ist das Finanzamt örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk sich die öffentliche Kasse befin-
det,die den Arbeitslohn zahlt.
(2) Für die Durchführung des Lohnsteuer-Jahres-

ausgleichs ($$42, 42a) ist das Finanzamt örtlich zu-
ständig, in dessen Bezirk der Arbeitnehmer am Schluß
des Ausgleichsjahrs seinen Wohnsitz oder in Erman-
gelung eines Wohnsitzes seinen gewöhnlichen Auf-
enthalthatte.BeimehrfachemWohnsitz im Geltungs-
bereichdesGesetzesist der Wohnsitz maßgebend,an
demsich der Arbeitnehmer vorwiegend aufgehalten
hat; bei mehrfachem Wohnsitz eines verheirateten
Arbeitnehmers,der von seinemEhegattennicht dau-
ernd getrennt lebt, ist der Wohnsitz maßgebend, an
demsichdie Familie vorwiegendaufgehaltenhat.Ha-
ben in den Fällen des Satzes2 zweiter Halbsatz die
Ehegatten keinen Familienwohnsitz gehabt, ist das für
den älteren Ehegattennach Satz1 maßgebendeFi-
nanzamt örtlich zuständig. Absatz 1 Satz 3 gilt ent-
sprechend.
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842d
HaftungdesArbeitgebers

(1)Der Arbeitgeber haftet

1. für die Lohnsteuer, die er einzubehalten und abzu-
führen hat,

2. für die Lohnsteuer,die er beimLohnsteuer-Jahres-
ausgleichzu Unrecht erstattethat,

3. für die Einkommensteuer (Lohnsteuer), die auf
Grund fehlerhafter Angaben im Lohnkonto, in der
Lohnsteuerbescheinigung oder im Lohnzettel ver-
kürzt wird.
(2)Der Arbeitgeber haftetnicht,

1. soweit Lohnsteuer nach $39 Abs.4, $39a Abs.6
und in denvomArbeitgeberangezeigtenFällen des
841 c Abs. 4 nachzufordern ist,

2. soweit auf Grund der nach $ 10 Abs. 2 des Einkom-
mensteuergesetzesin den vor dem 1.Januar 1975
geltenden Fassungen oder $10 Abs.6 erlassenen
Rechtsverordnungen eine Nachversteuerung
durchzuführen ist.
(3)Soweitdie Haftung desArbeitgebersreicht,sind

der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer Gesamt-
schuldner.DasBetriebstättenfinanzamtkanndieSteu-
erschuld oder Haftungsschuld nach pflichtgemäßem
ErmessengegenüberjedemGesamtschuldnergeltend
machen.Der Arbeitgeber kann auch dann in An-
spruch genommenwerden,wenn der Arbeitnehmer
zur Einkommensteuerveranlagtwird. DerArbeitneh-
merkann im RahmenderGesamtschuldnerschaftnur
in Anspruch genommenwerden,

1. wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht vor-
schriftsmäßigvom Arbeitslohn einbehaltenhat,

2. wenn der Arbeitnehmer weiß,daßder Arbeitgeber
die einbehalteneLohnsteuer nicht vorschriftsmä-
Big angemeldethat.Dies gilt nicht, wenn der Ar-
beitnehmerden Sachverhalt dem Finanzamt un-
verzüglich mitgeteilthat.
(4) Für die Inanspruchnahme des Arbeitgebers be-

darf es keines Haftungsbescheidsund keines Lei-
stungsgebots, soweit der Arbeitgeber

1. die einzubehaltende Lohnsteuer angemeldethat
oder

2. nach Abschluß einer Lohnsteuer-Außenprüfung
seineZahlungsverpflichtungschriftlich anerkennt.

(5) Von der Geltendmachung der Steuernachforde-
rung oder Haftungsforderung ist abzusehen, wenn die-
se insgesamt20DeutscheMark nicht übersteigt.

$42e
Anrufungsauskunft

Das Betriebstättenfinanzamthat auf Anfrage eines
Beteiligten darüber Auskunft zu geben, ob und inwie-
weit im einzelnen Fall die Vorschriften über die Lohn-
steuer anzuwenden sind.
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8A2f
Lohnsteuer-Außenprüfung

(1) Für die Außenprüfung der Einbehaltung oder
Übernahme und Abführung der Lohnsteuer ist das Be-
triebstättenfinanzamtzuständig.
(2)Für dieMitwirkungspflicht desArbeitgebersbei

der Außenprüfung gilt $ 200 der Abgabenordnung.
Darüber hinaus haben die Arbeitnehmer des Arbeit-
gebers dem mit der Prüfung Beauftragtenjede ge-
wünschte Auskunft über Art und Höhe ihrer Einnah-
menzugebenundaufVerlangendieetwain ihremBe-
sitz befindlichen Lohnsteuerkarten sowie die Belege
über bereitsentrichteteLohnsteuervorzulegen.Dies
gilt auch für Personen, bei denen es streitig ist, ob sie
Arbeitnehmer desArbeitgebers sind oder waren.

3.Steuerabzugvom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

843
Kapitalerträge mit Steuerabzug

(1)Bei den folgendeninländischen Kapitalerträgen
wird die Einkommensteuerdurch Abzug vom Kapi-
talertrag (Kapitalertragsteuer) erhoben:
1. Kapitalerträgen im Sinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 1

und 2;
2. Zinsen aus Teilschuldverschreibungen, bei denen

neben der festenVerzinsung ein Recht auf Um-
tausch in Gesellschaftsanteile(Wandelanleihen)
oder eine Zusatzverzinsung, die sich nach der Höhe
der GewinnausschüttungendesSchuldnersrichtet
(Gewinnobligationen), eingeräumt ist, und Zinsen
aus Genußscheinen, mit denen nicht das Recht am
Gewinn und am Liquidationserlös einer Kapitalge-
sellschaftverbunden ist. Zu den Gewinnobligatio-
nen gehörennicht solcheTeilschuldverschreibun-
gen,beidenender Zinsfußnur vorübergehendher-
abgesetzt und gleichzeitig eine von dem jeweiligen
GewinnergebnisdesUnternehmensabhängigeZu-
satzverzinsungbis zur Höhe des ursprünglichen
Zinsfußes festgelegt worden ist. Zu den Kapitaler-
trägenim SinnedesSatzes1gehörennicht die Bun-
desbankgenußrechte im Sinne des$ 3 Abs. 1des Ge-
setzesüber die Liquidation der DeutschenReichs-
bank und der DeutschenGolddiskontbank in der
im BundesgesetzblattTeil III, Gliederungsnummer
7620-6, veröffentlichten bereinigten Fassung, zu-
letztgeändertdurch dasGesetzvom 18.März 1975
(BGB 15.705);

3. Einnahmenausder Beteiligungan einemHandels-
gewerbe als stiller Gesellschafter und Zinsen aus
partiarischen Darlehen ($20Abs. 1Nr. 4);

4. Kapitalerträgen im Sinne des$ 20Abs. 1Nr. 6;
5. Zinsen aus in der Bundesrepublik Deutschland

oder in Berlin (West) nach dem 31. März 1952 und
vor dem 1.Januar 1955ausgegebenenfestverzins-
lichen Wertpapieren unter folgenden Vorausset-
zungen:
a) die Wertpapiere müssenspätestensinnerhalb

einesJahres nach der Ausgabe zumHandel an
einer Börse in der Bundesrepublik Deutschland
oder in Berlin (West)zugelassenwerden;

b) dieWertpapiere dürfen auf die Dauervon min-
destensfünf Jahren nicht kündbar und nicht
rückzahlbar sein;

c) nachdenAnleihebedingungendarf die Laufzeit
der Wertpapiere zu den bei der Ausgabe vorge-
sehenen Zinsbedingungenfür die Dauer von
fünf Jahren nicht geändertwerden.

DieseVorschrift beziehtsich nicht auf Zinsen aus
Anleihen, dieim Saarlandausgegebenwordensind,
und nicht auf Zinsen,die nach$3a steuerfreisind.
Die in Buchstabea bezeichneteVoraussetzunggilt
nicht für festverzinslicheWertpapiere, die nach
833desGesetzesüber die Investitionshilfeder ge-
werblichenWirtschaft zumBörsenhandelnicht zu-
gelassen sind. $3a Abs. 2 und 3 gilt entsprechend;

6. Zinsen aus Anleihen und Forderungen,die in ein
öffentlichesSchuldbucheingetragenoder über die
Teilschuldverschreibungenausgegebensind,wenn
der Gläubiger der Kapitalerträge (Gläubiger) im
Zeitpunkt der Fälligkeit der Kapitalerträge
a) Inhaber der Teilschuldverschreibungoder der

Forderungistund im Inland wedereinenWohn-
sitz noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat
oder

b) nicht der Inhaber der Teilschuldverschreibung
oderder Forderungist,esseidenn,daßderGläu-
biger im Inland einen Wohnsitz oder seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat und bei einer Teil-
schuldverschreibung, die bei einem inländi-
schen Kreditinstitut verwahrt wird, am 15.Tag
vor der Fälligkeit der Kapitalerträge der Inha-
ber der Teilschuldverschreibung gewesen ist.

Bei Stückzinsen ist der Steuerabzug vorzunehmen,
wennderVeräußererderTeilschuldverschreibung
oder der Forderung im Zeitpunkt der Auszahlung
oder Gutschrift der Stückzinsen im Inland weder
einenWohnsitz nochseinengewöhnlichenAufent-
halt hat. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Kapital-
erträge, die nach den $$3 und 3a steuerfrei sind
oder nach den Nummern 2 und 5 dem Steuerabzug
unterliegen, und nicht für Zinsen aus Anleihen, die
a) auf Grund der Regelung von Goldmarkverbind-

lichkeiten mit spezifisch ausländischem Cha-
rakter gemäßAnlage VIl desAbkommensüber
deutsche Auslandsschulden vom 27. Februar
1953(BGBl. II S. 333,456)ausgegebenworden
sind oder

b) vor dem1.Januar 1965ausgegebenwordensind
und deren Nennwert auf eine ausländische
Währung lautet;

7. Zinsen im Sinne des$ 20Abs. 1Nr. 7;
8. Einnahmen aus der Vergütung von Körperschaft-

steuer nach $36 e dieses Gesetzes oder nach $ 52des
Körperschaftsteuergesetzes.Der Steuerabzugwird
nicht vorgenommen, wenn die Kapitalertragsteuer
im Fall ihrer Einbehaltung nach $ 44c Abs. 1 in vol-
ler Höhe an den Gläubiger zu erstattenwäre.

DemSteuerabzugunterliegenauchbesondereEntgel-
teoder Vorteile im Sinnedes$20Abs. 2 Nr. 1,die ne-
ben den in den Nummern 1 bis 8 bezeichneten Kapi-
talerträgenoder an derenStellegewährtwerden.Das
gilt auch für Stückzinsen im Sinne der Nummer 6
Satz2.



(2) Der Steuerabzugist nicht vorzunehmen,wenn
Gläubiger und Schuldnerder Kapitalerträge(Schuld-
ner) ım ZeitpunktdesZufließensdieselbePersonsind.
(3) Kapitalerträge sind inländische, wenn der

Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im In-
land hat.In denFällen desAbsatzes1Nr. 6Satz2sind
Stückzinsen inländische Kapitalerträge, wenn der
Schuldner der Anleihe oder Forderung und die die
Kapitalerträge auszahlendeStelle ($45 Abs.2 Nr. 2)
Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland haben,

(4) Der Steuerabzugist auch dann vorzunehmen,
wenn die KapitalerträgebeimGläubiger zu den Ein-
künften aus Land- und Forstwirtschaft,ausGewerbe-
betrieb, aus selbständiger Arbeit oder ausVermietung
und Verpachtung gehören.

8 43a
Bemessungder Kapitalertragsteuer

(1)Die Kapitalertragsteuerbeträgt
1. in den Fällen des $43 Abs. 1Nr. 1bisA und? sowie,

falls es sich nicht um Kapitalerträge aus festver-
zinslichen Wertpapieren im Sinne des $ 43 Abs. 1
Nr. 5 handelt, in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 6:
25vomHundert desKapitalertrags,wennderGläu-
biger die Kapitalertragsteuer trägt,
33'/3vomHundert destatsächlichausgezahltenBe-
trags, wenn der Schuldner die Kapitalertragsteuer
übernimmt;

2. in den Fällen des$ 43Abs. 1Nr. 5:
30vom Hundert des Kapitalertrags, wenn der Gläu-
biger die Kapitalertragsteuerträgt,
42,85vom Hundert des tatsächlich ausgezahlten
Betrags,wennder Schuldnerdie Kapitalertragsteu-
er übernimmt;

3. in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 8:
25vom Hundert desKapitalertrags.
(2)DemSteuerabzugunterliegendievollen Kapital-

erträgeohne jedenAbzug. $20 Abs. 2 Nr. 3 Satz2 ist
nicht anzuwenden.

844
Entrichtung der Kapitalertragsteuer

in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und 7
(1)Schuldnerder Kapitalertragsteuerist in denFäl-

len des$43Abs. 1Nr. 1bis 5 und 7 derGläubigerder
Kapitalerträge. Die Kapitalertragsteuer entsteht in
dem Zeitpunkt, in dem die Kapitalerträge dem Gläubi-
ger zufließen.In diesemZeitpunkt hat der Schuldner
der KapitalerträgedenSteuerabzugfür Rechnungdes
Gläubigers der Kapitalerträge vorzunehmen.Die in-
nerhalbeinesKalendermonatseinbehalteneSteuerist
jeweils bis zum 10.des folgenden Monats an das Fi-
nanzamt abzuführen, das für die Besteuerungdes
Schuldners der Kapitalerträge nach dem Einkommen
zuständigist.Dabeiist die Kapitalertragsteuer,die ein
Schuldner zu demselbenZeitpunkt insgesamt abzu-
führen hat, auf den nächsten vollen Deutsche-Mark-
Betragabzurunden.
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(2)Gewinnanteile(Dividenden)undandereKapital-
erträge,deren Ausschüttung von einer Körperschaft
beschlossenwird, fließendemGläubiger der Kapital-
erträgean demTag zu (Absatz 1),der im Beschlußals
Tag der Auszahlung bestimmt worden ist. Ist die Aus-
schüttung nur festgesetzt,ohne daß über den Zeit-
punkt der Auszahlung ein Beschlußgefaßtworden ist,
so gilt als Zeitpunkt desZufließensder Tag nach der
Beschlußfassung.

(3) Ist bei Einnahmen aus der Beteiligung an einem
Handelsgewerbeals stiller Gesellschafterin demBe-
teiligungsvertragüber den Zeitpunkt der Ausschüt-
tungkeineVereinbarunggetroffen,sogilt der Kapital-
ertragamTagnach derAufstellung derBilanzoderei-
ner sonstigenFeststellungdesGewinnanteils desstil-
len Gesellschafters,spätestensjedoch sechsMonate
nachAblauf desWirtschaftsjahrs,für dasder Kapital-
ertragausgeschüttetoder gutgeschriebenwerdensoll,
als zugeflossen. Bei Zinsen aus partiarischen Darlehen
gilt Satz 1entsprechend.

(4)Haben Gläubiger und Schuldner der Kapitaler-
träge vor dem Zufließen ausdrücklich Stundung des
Kapitalertrags vereinbart, weil der Schuldner vor-
übergehend zur Zahlung nicht in der Lage ist, so ist der
SteuerabzugerstmitAblauf derStundungsfristvorzu-
nehmen.

(5)Der Schuldner der Kapitalerträgehaftetfür die
Kapitalertragsteuer,die er einzubehaltenund abzu-
führenhat.DerGläubigerder Kapitalerträgewird’nur
in Anspruch genommen,

1. wenn der Schuldner die Kapitalerträgenicht vor-
schriftsmäßiggekürzt hat,

2. wenn der Gläubiger weiß, daß der Schuldner die
einbehalteneKapitalertragsteuernicht vorschrifts-
mäßig abgeführt hat, und dies dem Finanzamt nicht
unverzüglich mitteilt oder

3. wenn das die Kapitalerträgeauszahlendeinländi-
sche Kreditinstitut die Kapitalerträge zu Unrecht
ohne Abzug der Kapitalertragsteuer ausgezahlt
hat.

Für die InanspruchnahmedesSchuldnersderKapital-
erträgebedarfeskeinesHaftungsbescheids,soweitder
Schuldner die einbehalteneKapitalertragsteuerrich-
tig angemeldet hat oder soweit er seine Zahlungsver-
pflichtung gegenüberdemFinanzamt oder dem Prü-
fungsbeamtendes Finanzamtsschriftlich anerkennt.

$ 44a
Abstandnahme vom Steuerabzug

(1)BeiKapitalerträgenimSinnedes$43Abs. 1Nr. 3,
4 und 7 ist der Steuerabzug nicht vorzunehmen, wenn
der Gläubiger im Zeitpunkt des Zufließens unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtigist und anzuneh-
men ist, daß für ihn eine Veranlagung zur Einkom-
mensteuernicht in Betrachtkommt.

(2) Die Voraussetzungen des Absatzes 1 sind dem
Schuldner oder dem die Kapitalerträge auszahlenden
inländischen Kreditinstitut durch eine Bescheinigung
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des für den Gläubiger zuständigenWohnsitzfinanz-
amts nachzuweisen. $ 36 b Abs. 2 Sätze 2 bis 4 ist ent-
sprechend anzuwenden.

(3) Der Schuldner oder das die Kapitalerträge aus-
zahlende inländische Kreditinstitut haben in ihren
Unterlagen das Finanzamt, das die Bescheinigung er-
teilt hat, den Tag der Ausstellung der Bescheinigung
und die in der BescheinigungangegebeneSteuer-und
Listennummerzu vermerken.
(4)Ist der Gläubiger

1. eine von der Körperschaftsteuer befreite inländi-
scheKörperschaft,Personenvereinigungoder Ver-
mögensmasse oder

2. eineinländischejuristischePersondesöffentlichen
Rechts,

so ist der Steuerabzugnicht vorzunehmen,wenn es
sich bei den Kapitalerträgen um Gewinnanteile han-
delt, die der Gläubiger von einer von der Körper-
schaftsteuerbefreiten Körperschaft bezieht.Voraus-
setzung ist, daß der Gläubiger dem Schuldner oder
dem die Kapitalerträge auszahlenden inländischen
Kreditinstitut durch eine Bescheinigungdesfür seine
GeschäftsleitungoderseinenSitz zuständigenFinanz-
amts nachweist, daß er eine Körperschaft, Personen-
vereinigung oder Vermögensmasse im Sinne der
Nummer 1oder 2 ist. Absatz 3 und $ 36b Abs. 2 Sätze
2 bis 4 gelten entsprechend. Die in Satz 2 bezeichnete
Bescheinigungwird nicht erteilt,wenn die Kapitaler-
träge in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 in einem wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Be-
freiungvonderKörperschaftsteuerausgeschlossenist,
oderwennsieiindenFällen desSatzesI Nr. 2in einem
nicht von der Körperschaftsteuer befreiten Betrieb ge-
werblicher Art anfallen.

$44b
Erstattung der Kapitalertragsteuer

(1)BeiKapitalerträgenim Sinnedes$43Abs. 1Nr. 1
und 2 wird auf Antrag einem Gläubiger, der im Zeit-
punkt des Zufließens der Kapitalerträge unbeschränkt
einkommensteuerpflichtigist, die einbehalteneund
abgeführte Kapitalertragsteuer erstattet, wenn anzu-
nehmen ist, daß für ihn eine Veranlagung zur Einkom-
mensteuer nicht in Betracht kommt. Das Vorliegen
dieser Voraussetzungen ist durch eine Bescheinigung
im Sinne des $44a Abs. 2 nachzuweisen. Dem Antrag
aufErstattungist außerder BescheinigungnachSatz2
eineBescheinigungim Sinnedes$45aAbs. 3beizufü-
gen. $36b Abs.3 bis 5 und $ 36 c gelten sinngemäß.

(2) Ist der Gläubiger von Kapitalerträgen im Sinne
des 843 Abs.1 Nr.1 ein unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtiger Anteilseigner und wird nach 836.d
Körperschaftsteueran den Vertreter des Gläubigers
vergütet, so ist unabhängig vom Vorliegen der Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 auch die Kapitalertrag-
steuer an den Vertreter zu erstatten.Im übrigen ist
836 d sinngemäß anzuwenden.

(3)Ist der Gläubiger von Kapitalerträgen im Sinne
des 8 43 Abs. I Nr. 2 ein unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtiger Arbeitnehmer und beruhen die

Kapitalerträge auf Teilschuldverschreibungen, die
ihm von seinem gegenwärtigen oder früheren Arbeit-
geber überlassenworden sind, so wird die Kapital-
ertragsteuerunabhängigvom Vorliegen der Voraus-
setzungen des Absatzes I an den Arbeitgeber oder an
einen von ihm bestellten Treuhänder erstattet, wenn
der Arbeitgeber oder Treuhänder in Vertretung des
Gläubigerssich in einemSammelantragbereiterklärt
hat, den Erstattungsbetragfür den Gläubiger entge-
genzunehmen.Die Erstattungwird nur für Gläubiger
gewährt,deren Kapitalerträge im Sinne des Satzes1
allein oder, in den Fällen des Absatzes 2, zusammen
mit den dort bezeichneten Kapitalerträgen im Wirt-:
schaftsjahr 100 Deutsche Mark nicht überstiegen ha-
ben. $36d Abs. 3 gilt sinngemäß.

(4) Ist bei Kapitalerträgen im Sinne des $43 Abs. 1
Nr. 3bis 5oder7 Kapitalertragsteuereinbehaltenund
abgeführtworden,obwohl eineVerpflichtung hierzu
nicht bestand, oder hat der Gläubiger im Falldes$ 44 a
demSchuldner oder demdie Kapitalerträgeauszah-
lenden inländischenKreditinstitut die Bescheinigung
erst in einemZeitpunktvorgelegt,in demdie Kapital-
ertragsteuer bereits abgeführt war, so ist auf Antrag
desSchuldnersoderdesdie Kapitalerträgeauszahlen-
den inländischen Kreditinstituts die Steueranmel-
dung($45a Abs. 1)insoweitzuändern.Erstattungsbe-
rechtigt ist der Antragsteller.

(5) Ist der Gläubiger eine natürliche Person, die im
Zeitpunkt des Zufließens des Kapitalertrags im Inland
wedereinenWohnsitz nochihren gewöhnlichenAuf-
enthalt hat, oder eine Körperschaft, Personenvereini-
gungoderVermögensmasse,die im ZeitpunktdesZu-
fließensdesKapitälertrags im Inland weder ihre Ge-
schättsleitungnoch ihren Sitz hat, so nimmt das Fi-
nanzamt, an das die Kapitalertragsteuer abgeführt
worden ist, auf Antrag des Gläubigers insoweit eine
Freistellung von der Kapitalertragsteuer vor, als die
Steuer auf die in $ 43 Abs. 1 Nr. 5 bezeichneten Kapi-
talerträge entfällt. Das gilt nicht, soweit diese Kapital-
erträge für den Gläubiger nach $ 49 dieses Gesetzes
oder nach den 882 und 8 des Körperschaftsteuergeset-
zesinländischeEinkünfte im Sinne der beschränkten
Steuerpflicht sind.

844c
Erstattung von Kapitalertragsteuer
an bestimmteKörperschaften,

Personenvereinigungenund Vermögensmassen
(1) Ist der Gläubiger

1. eine inländische Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse im Sinne des $5 Abs. 1
Nr.9 desKörperschaftsteuergesetzesoder

2. eine inländische Stiftung des öffentlichen Rechts,
dieausschließlichundunmittelbargemeinnützigen
oder mildtätigenZweckendient,oder

3. eine inländische juristische Person des öffentlichen
Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchli-
chen Zwecken dient,

so erstattetdas Bundesamtfür Finanzen auf Antrag
des Gläubigers die einbehaltene Kapitalertragsteuer.
Voraussetzungist,daßder GläubigerdemBundesamt
für Finanzen durch eine Bescheinigung des für seine



GeschäftsleitungoderseinenSitz zuständigenFinanz-
amts nachweist, daß er eine Körperschaft, Personen-
vereinigungoder Vermögensmasseim SinnedesSat-
zes| ist. Die Geltungsdauerder Bescheinigungdarf
höchstensdrei Jahre betragen;siemußamSchlußei-
nes Kalenderjahrs enden. Die Bescheinigungwird
nichterteilt,wenndie Kapitalerträgein denFällen der
Nummer 1in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
anfallen,für dendie Befreiungvon der Körperschafts-
teuer ausgeschlossen ist, oder wenn sie in den Fällen
der Nummern 2 und 3 in einem nicht von der Körper-
schaftsteuerbefreitenBetriebgewerblicherArt anfal-
len. Dem Antrag ist außer der Bescheinigungnach
Satz2 eine Bescheinigungim Sinne des$45a Abs.2
oder 3 beizufügen.
(2)Ist der Gläubiger

1. eine inländische Körperschaft, Personenvereini-
gungoderVermögensmasseim Sinnedes$5Abs. 1
Nr. 1bis 8 oder 10bis 16des Körperschaftsteuerge-
setzesoder

2. eineinländischejuristischePersondesöffentlichen
Rechts, die nicht in Absatz 1 bezeichnet ist,

so erstattetdas Bundesamtfür Finanzen auf Antrag
die Hälfte der auf Kapitalerträge im Sinne des $ 43
Abs. 1 Nr. 1 erhobenen Kapitalertragsteuer. Voraus-
setzungist, daß der Gläubiger durch eine Bescheini-
gung des für seineGeschäftsleitungoder seinenSitz
zuständigenFinanzamts nachweist,daß er eine Kör-
perschaft im Sinne des Satzes 1 ist. Absatz 1Sätze 3 bis
5 gilt entsprechend.
(3)$36b Abs.2 Satz4, Abs.3 Satz2, Abs. 4, 5und

836c sind sinngemäßanzuwenden.Das Bundesamt
für Finanzen kann im Einzelfall die Frist auf Antrag
desGläubigersverlängern,wenndieserverhindert ist,
die Frist einzuhalten. Der Antrag auf Verlängerung ist
vor Ablauf der Frist schriftlich zu stellenund zu be-
gründen.
(4)DieAbsätze1und2sind insoweitnichtanzuwen-

den, als der Gläubiger Mitglied einer Erwerbs- oder
Wirtschaftsgenossenschatftist unddie Erstattungnach
8&44bAbs.2 beantragtoder durchgeführtworden ist.

845
Entrichtungder Kapitalertragsteuer
in den Fällen des$43Abs. 1Nr. 6

(1)Schuldnerder Kapitalertragsteuerist in denFäl-
len des $43 Abs. 1 Nr. 6 Satz 1der Inhaber, in den Fäl-
len des$ 43 Abs. 1Nr. 6 Satz 2der Veräußerer der Teil-
schuldverschreibung oder der Forderung.
(2)Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle hat die

Kapitalertragsteuer für Rechnung des Schuldners der
Kapitalertragsteuereinzubehalten.Die die Kapitaler-
trägeauszahlendeStelle ist
1. in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 6 Satz 1

a) dasKreditinstitut mitGeschäftsleitungoderSitz
im Inland oder die inländische Zweigstelle eines
ausländischen Kreditinstituts im Sinne des $ 53
des Gesetzes über das Kreditwesen (inländisches
Kreditinstitut),dasdie KapitalerträgedemGläu-
biger oder einer Stelleim Ausland auszahlt oder
gutschreibt,oder
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b) der Schuldner der Kapitalerträge, wenn er ohne
EinschaltungeinesinländischenKreditinstituts
dem Gläubiger oder einer Stelleim Ausland die
Kapitalerträgeauszahltoder gutschreibt;

2. in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 die natür-
liche Person, Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse, die dem Veräußerer die
Stückzinsenauszahltoder gutschreibt.
(3) Der Steuerabzug ist vorzunehmen

1. nach $ 43 Abs. 1 Nr. 6 Satz 1 Buchstabe a, wenn
a) eine Teilschuldverschreibung oder ein Anteil

an einer Sammelschuldbuchforderung bei ei-
neminländischen Kreditinstitut.für einenatür-
liche Person, die im Inland weder einen Wohn-
sitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat,
verwahrt oder verwaltet wird oder als Inhaber
einer Einzelschuldbuchforderung im öffentli-
chen Schuldbuch eine natürliche Person, die im
Inland weder einen Wohnsitz noch ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat, eingetragen ist, und
wenn die Kapitalerträgedem Inhaber der Teil-
schuldverschreibungoder der Forderung oder
einer Stelleim Ausland ausgezahlt oder gutge-
schriebenwerden,oder

b) eine Teilschuldverschreibung oder ein Anteil
an einer Sammelschuldbuchforderungnicht bei
einem inländischen Kreditinstitut verwahrt
oder verwaltet wird und der Gläubiger zwar
nachweist, daß er der Inhaber der Teilschuld-
verschreibungoderderForderungist,abernicht
nachweist,daß er einen Wohnsitz oder seinen
gewöhnlichenAufenthalt im Inlandhat, oder
eine Teilschuldverschreibung, ein Anteil an ei-
ner SammelschuldbuchforderungodereineEin-
zelschuldbuchforderungals Inhaber zusteht
aa) einer Handelsgesellschaft,die im Inland

weder ihreGeschäftsleitungnochihren Sitz
hat,oder ‘

bb) einer Gesellschaftdesbürgerlichen Rechts
oder einer sonstigenPersonenvereinigung,
wenn nicht nachgewiesen wird, daß alle Be-
teiligten der Gesellschaft oder Personen-
vereinigung einen Wohnsitz oder ihren
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland
haben;

2. nach$43Abs. 1Nr. 6 Satz 1Buchstabeb,wenn der
Gläubiger nicht nachweist, daß er der Inhaber der
Teilschuldverschreibung oder der Forderung ist,
oder daßer im Inland einenWohnsitz oder seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat und bei einer Teil-
schuldverschreibung, die bei einem inländischen
Kreditinstitut verwahrt wird, am 15. Tag vor der
Fälligkeit der Zinsen der Inhaber der Teilschuld-
verschreibung gewesen ist;

3. nach $ 43 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2,wenn der Veräußerer
nicht nachweist, daß er im Inland einen Wohnsitz
oder seinengewönlichenAufenthalt hat.Die Vor-
schrift der Nummer 1 Buchstabec gilt entspre-
chend.

c—_

(4) Die Kapitalertragsteuer entsteht in dem Zeit-
punkt, in dem die Kapitalerträge dem Gläubiger oder
einer Stelle im Ausland ausgezahltoder gutgeschrie-
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benwerden.In diesemZeitpunkthatdiedieKapitaler-
träge auszahlende Stelie den Steuerabzug vorzuneh-
men.Die innerhalb einesKalendervierteljahrseinbe-
haltene Steuer ist jeweils bis zum 10.des dem Kalen-
dervierteljahr folgenden Monats an das Finanzamt ab-
zuführen, das für die Besteuerung der die Kapitaler-
träge auszahlenden Stelle nach dem Einkommen zu-
ständig ist.Wird gleichzeitigdie Kapitalertragsteuer
nach $44abgeführt, ist die Kapitalertragsteuer im Sin-
ne des$ 43Abs. 1 Nr. 6 gesondertauszuweisen.$ 44
Abs. 1Satz 5 und Abs. 4 gilt entsprechend.
(5) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle haftet

für die Kapitalertragsteuer,die sieeinzubehaltenund
abzuführenhat.$ 44 Abs. 5 Satz 3 gilt sinngemäß.In
den Fällen des $43 Abs. 1 Nr. 6 Satz 1 Buchstabe b hat
der Gläubiger weder einen Anspruch auf Anrech-
nung ($36 Abs. 2 Nr. 2) noch auf Erstattung der Kapi-
talertragsteuer, es sei denn, daß ihm die Kapitalerträge
als NießbraucheroderPfandgläubiger,der zur Einzie-
hung berechtigt ist, zustehen und er nachweist, daß er
und der Inhaber der Teilschuldverschreibung oder
der Forderung im Zeitpunkt der Fälligkeit der Kapi-
talerträge einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen
Aufenthalt im Inland haben.Der Gläubiger wird nur
in Anspruch genommen, wenn die die Kapitalerträge
auszahlende Stelle die Kapitalerträge nicht vor-
schriftsmäßiggekürzt hat.

8 45a
Anmeldung und Bescheinigung

der Kapitalertragsteuer
(1)Innerhalb der in $44Abs. 1und $45Abs. 4 fest-

gesetztenFrist ist nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck die Anmeldung der einbehaltenen Kapital-
ertragsteuerin den Fällen des
1. 843 Abs. 1 Nr. 1bis 5 und 7 von dem Schuldner der

Kapitalerträge,
2. 843Abs. 1Nr.6 von der die Kapitalerträgeauszah-

lenden Stelle im Sinne des$ 45Abs. 2
demFinanzamtgetrennteinzureichen.Satz 1gilt ent-
sprechend, wenn auf Grund des $43 Abs. 2 oder des
$44 a ein Steuerabzug nicht oder nicht in voller Höhe
vorzunehmenist.Der Grund für die Nichtabführung
ist anzugeben. Die Anmeldung ist mit der Versiche-
rung zu versehen,daß die Angaben vollständig und
richtig sind. Die Anmeldung ist im Fall des Satzes1
Nr.1 von dem Schuldner oder einer vertretungsbe-

Person,die bei der auszahlendenStellezeichnungsbe-
rechtigt ist, zu unterschreiben.

(2)In den Fällen des$43Abs. 1Nr. 1bis 5 und 7 ist
der Schuldner vorbehaltlich der Absätze 3 und 4 ver-
pflichtet,demGläubigerder Kapitalerträgedie folgen-
denAngaben nachamtlichvorgeschriebenemMuster
zu bescheinigen:

1. den Namen und die Anschrift desGläubigers;
2. die Art und Höhe der Kapitalerträge;
3. den Zahlungstag;

4. den Betragder nach $36Abs. 2 Nr. 2 anrechenba-
ren Kapitalertragsteuer,

5. dasFinanzamt,andasdie Steuerabgeführtworden
ist,

BeiKapitalerträgenim Sinnedes$43Abs. 1Nr. 2bis
5 und 7 ist außerdemdie Zeit anzugeben,für welche
die Kapitalerträgegezahltwordensind.Die Bescheini-
gung braucht nicht unterschrieben zu werden, wenn
sie in einem maschinellen Verfahren ausgedruckt
worden ist und den Aussteller erkennen läßt.
(3)Werden die Kapitalerträge für Rechnung des

Schuldners durch ein inländischesKreditinstitut ge-
zahlt, so hat an Stelle des Schuldners das Kreditinstitut
die Bescheinigungzu erteilen.Aus der Bescheinigung
desKreditinstitutsmußauchder Schuldnerhervorge-
hen, für den die Kapitalerträge gezahlt werden; die
AngabedesFinanzamts,andasdie Kapitalertragsteu-
er abgeführt worden ist, kann unterbleiben.

(4)EineBescheinigungnachAbsatz 2oder3istnicht
zu erteilen,wenn in Vertretung des Gläubigers ein
Antrag auf Erstattung der Kapitalertragsteuer nach
844b Abs. 1bis3gestelltwordenistodergestelltwird.
(5) In den Fällen des $ 43 Abs. 1Nr. 6 hat die die Ka-

pitalerträge auszahlende Stelle im Sinne des $45
Abs.2 demGläubiger die Bescheinigungzu erteilen.
Absatz 2 gilt sinngemäß.
(6) Eine Bescheinigung,die den Absätzen 2 bis 5

nicht entspricht,hat der Aussteller zurückzufordern
und durch eine berichtigte Bescheinigung zu ersetzen.
Die berichtigteBescheinigungist als solchezu kenn-
zeichnen. Wird die zurückgeforderte Bescheinigung
nicht innerhalbeinesMonats nachZusendungderbe-
richtigtenBescheinigungandenAussteller zurückge-
geben,hatder Aussteller dasnachseinenUnterlagen
für den EmpfängerzuständigeFinanzamt schriftlich
zu benachrichtigen.
(7)Der Aussteller einer Bescheinigung,die den Ab-

sätzen 2bis 5 nicht entspricht, haftet für die auf Grund
der Bescheinigungverkürzten Steuern oder zu Un-
recht gewährten Steuervorteile. Ist die Bescheinigung
nach Absatz 3 durch ein inländisches Kreditinstitut
auszustellen, so haftet der Schuldner auch, wenn er
zum Zweck der Bescheinigungunrichtige Angaben
macht.Der Aussteller haftetnicht
1. in den Fällen desSatzes2,
2. wenn er die ihm nach Absatz 6 obliegendenVer-

pflichtungenerfüllt hat.

845b
Entrichtung der Kapitalertragsteuer
in den Fällen des$43Abs. 1Nr. 8

In denFällen des$43Abs. 1Nr. 8entstehtdie Kapi-
talertragsteuer in dem Zeitpunkt, in dem die Körper-
schaftsteuervergütet wird. In diesemZeitpunkt hat
dasBundesamtfür FinanzendenSteuerabzugvomKa-
pitalertragfür RechnungdesVergütungsberechtigten
von der Körperschaftsteuer einzubehalten, die nach
836e dieses Gesetzesoder nach $52 des Körper-
schaftsteuergesetzesvergütetwird.



4.Veranlagung von Steuerpflichtigen
mit steuerabzugspflichtigen Einkünften

846
Veranlagung bei Bezugvon Einkünften

aus nichtselbständiger Arbeit
(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise aus

Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, von denen
ein Steuerabzug vorgenommen worden ist, so wird
eine Veranlagung stets durchgeführt, wenn das Ein-
kommen

1. bei Personen, bei denen die Einkommensteuer nach
832 a Abs. 5 zu ermitteln ist, mehr als 48000 Deut-
sche Mark,

2. bei den nicht unter Nummer 1 fallenden Personen
mehr als 24000 Deutsche Mark

beträgt.

(2)Bei Einkommen bis zu den in Absatz 1genannten
Beträgenwird eine Veranlagung nur durchgeführt,
1. wenn die Einkünfte, die nicht der Lohnsteuer zu

unterwerfen waren, einschließlich der ausländi-
schen Einkünfte, die nach einem Abkommen zur
VermeidungderDoppelbesteuerungvon der Ein-
kommensteuerfreigestelltsind, insgesamtmehr
als 800DeutscheMark betragen;

2. wenn der Steuerpflichtige nebeneinander von
mehrerenArbeitgebernArbeitslohn bezogenhat
und das zu versteuerndeEinkommen
a) bei Steuerpflichtigen, bei denen die tarifliche

Einkommensteuer nach $ 32 a Abs. 5 oder 6 zu
ermitteln ist, 32000 Deutsche Mark,

b) bei anderenSteuerpflichtigen16000Deutsche
Mark

übersteigt;
2a. wenn Ehegatten, die nach den $$26, 26b zusam-

men zur Einkommensteuer zu veranlagen sind,
beide Arbeitslohn bezogen haben, einer von ih-
nenfür denVeranlagungszeitraumoderfüreinen
Teil desVeranlagungszeitraumsnachder Steuer-
klasse V oder VI besteuert worden ist und das zu
versteuernde Einkommen 32000 Deutsche Mark
übersteigt;

3. wenn in den Einkünften aus nichtselbständiger
Arbeit einesSteuerpflichtigenVersorgungsbezü-
geim Sinnedes$19Abs. 2ausmehralseinemfrü-
heren Dienstverhältnis enthalten sind und die
Summeder VersorgungsbezügedesSteuerpflich-
tigen im Veranlagungszeitraum 12000 Deutsche
Mark übersteigt;

3a. wenn der Steuerpflichtigevor BeginndesKalen-
derjahrs, in dem er sein Einkommen bezogen hat,
das 64. Lebensjahr vollendet hatte und nebenein-
ander von mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn,
ausgenommenVersorgungsbezügeim Sinne des
8 19Abs. 2,von insgesamt mehr als 7500 Deutsche
Mark bezogen hat;

4. wennaufder Lohnsteuerkarte des Steuerpflichti-
genein FreibetragimSinnedes$39a Abs. 1Nr. 6
eingetragen worden ist;

4a. wennbeiSteuerpflichtigenin Fällen,in denendie
Voraussetzungendes $ 33a Abs.2 Satz3 oder
Satz6 oder des$33b Abs. 5 Satz2 vorliegen,ein
Ausbildungsfreibetrag,derPauschbetragfür Kör-
perbehinderte oder der Pauschbetrag für Hinter-
bliebene in einem anderen Verhältnis als je zur
Hälfte aufgeteilt werden soll ($33 a Abs. 2 Sätze 4
und 5,8 33b Abs. 5 Sätze 3 und 5),

5. wenn der Steuerpflichtigeim Veranlagungszeit-
raum geheiratet hat, sein Ehegatte unbeschränkt
einkommensteuerpflichtigist,beideEhegattenim
Veranlagungszeitraum Arbeitslohn bezogen ha-
ben und für den Steuerpflichtigenoder seinen
Ehegattenvor derEheschließungdieVorschriften
des $32 Abs. 3 oder des $32 a Abs. 6 anzuwenden
waren;

6. wenn die Ehe des Arbeitnehmers im Veranla-
gungszeitraum durch Tod, Scheidung oder Auf-
hebungaufgelöstworden istunder oderseinEhe-
gatteder aufgelöstenEhe im Veranlagungszeit-
raum wieder geheiratethat;

7. wenn der Arbeitnehmer oder sein Ehegattege-
trennte Veranlagung nach den $$26,26a bean-
tragt;

8. wenn die Veranlagung beantragtwird
a) zur Anwendung der Vorschriften der 88 34,

34c und 35,
b) zur Berücksichtigungvon Verlusten auseiner

anderenEinkunftsart als derjenigenausnicht-
selbständiger Arbeit, falls die Einkünfte, von
denender Steuerabzugvom Arbeitslohn nicht
vorgenommenworden ist, zusammen einen
Verlustbetrag ergeben,

c) zur Berücksichtigung von Verlustabzügen
(810d),

d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuerauf
die Steuerschuld,

e) zur Anrechnung von Körperschaftsteuerauf
die Steuerschuld.

Der Antrag auf Veranlagung in den Fällen der Num-
mern7und 8 ist bis zumAblauf desauf denVeranla-
gungszeitraumfolgenden zweiten Kalenderjahrs zu
stellen.Im Fall des$10d Satz l ist der Antrag für den
vorangegangenen Veranlagungszeitraum bis zum
Ablauf desdiesemfolgendendrittenKalenderjahrszu
stellen.
(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 bis 7 und 8

Buchstaben a,c,d undeeistein Betrag in Höhe der Ein-
künfte,von denender Steuerabzugvom Arbeitslohn
nicht vorgenommen worden ist, vom Einkommen ab-
zuziehen, wenn diese Einkünfte insgesamt nicht mehr
als 800DeutscheMark betragen.Der BetragnachSatz
1vermindertsichumdenAltersentlastungsbetrag,so-
weit dieser 40vom Hundert des Arbeitslohns mit
Ausnahme der Versorgungsbezügeim Sinne des$ 19
Abs. 2 übersteigt.

(4)Kommt nachden Absätzen 1und 2 eineVeran-
lagungzur Einkommensteuernicht in Betracht,sogilt
die Einkommensteuer, die auf die Einkünfte aus nicht-
selbständigerArbeit entfällt,für denSteuerpflichtigen
durch den Lohnsteuerabzugals abgegolten,soweit er
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nicht für zuwenig erhobene Lohnsteuer in Anspruch
genommen werden kann. Die 8$42bis 42 b bleiben un-
berührt.

(5)Durch Rechtsverordnungkann in denFällen des
Absatzes2Nr. 1bis 7,in denendie Einkünfte,von de-
nen der Steuerabzugvom Arbeitslohn nicht vorge-
nommen worden ist, den Betrag von 800 Deutsche
Mark übersteigen, die Besteuerung so gemildert wer-
den,daß auf die volle Besteuerungdieser Einkünfte
stufenweiseübergeleitetwird.
(6)Für die Durchführung der Veranlagung in den

Fällen der Absätze 1 und 2 ist das Finanzamt örtlich
zuständig,in dessenBezirk der Steuerpflichtigeam
Schluß des Veranlagungszeitraums seinen Wohnsitz
oder in Ermangelung eines Wohnsitzes seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hatte. $42c Abs. 1 Satz 3 und
Abs. 2 Sätze2 und 3 ist entsprechendanzuwenden.

846a
Besondere Behandlung von Einkünften

aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb
oder Kapitalvermögen im Sinne des $ 43 Abs. 1 Nr. 5
Die Einkommensteuerfür Einkünfte aus Land- und

Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder Kapitalvermö-
gen ist durch den Steuerabzugvom Kapitalertrag ab-
gegolten, soweit es sich um Kapitalerträge im Sinne
des$43Abs. 1Nr. 5 handeltund der Steuerpflichtige
wegen der Steuerabzugsbeträge nicht in Anspruch ge-
nommenwerden kann. Auf Antrag desSteuerpflich-
tigen ist von der Anwendung desSatzes1abzusehen
und die Veranlagung der Einkünfte im Sinnedes$43
Abs. 1 Nr. 5 zusammenmit den übrigen Einkünften
vorzunehmen.Dem Antrag ist zu entsprechen,auch
wenn in Fällen des$46Abs.2Nr. 1dieGrenzevon 800
DeutscheMark nicht erreicht ist. Der Antrag ist bis
zum Ablauf des auf den Veranlagungszeitraum fol-
genden zweiten Kalenderjahrs zu stellen. $ 46 Abs. 3
gilt bei einemArbeitnehmer entsprechend.

847
(weggefallen)

VII. BesteuerungnachdemVerbrauch

848
(1)Der Steuerpflichtigekann nach demVerbrauch

besteuertwerden,wenn der Verbrauch im Kalender-
jahr 10000 Deutsche Mark überstiegen hat und um
mindestensdie Hälfte höher ist als das Einkommen.
Der Betragvon 10000DeutscheMark erhöhtsich um
je 2000 Deutsche Mark für jedes Kind des Steuer-
pflichtigen ($32Abs. 4 bis 7).
(2)Zum Verbrauch gehören alle Aufwendungen des

Steuerpflichtigen für seinen Haushalt und für seine
Lebensführungund die Lebensführungseiner Ange-
hörigen.

(3)ZumVerbrauch gehörennicht
1. die Sonderausgaben ($ 10 Abs. 1);
2. die Steuern vom Einkommen und sonstige Perso-

nensteuern;

3. Ausgaben für Aussteuern oder Ausstattungen, so-
weit sie das den Verhältnissen des Steuerpflichti-
gen entsprechende Maß nicht überstiegen haben;

4. Ausgaben für politische, künstlerische, mildtätige,
kirchliche, religiöse, wissenschaftliche und gemein-
nützigeZwecke;

5. Ausgaben, die durch Krankheiten, Todesfälle oder
Unglücksfälleoderdurch körperlicheodergeistige
Gebrechenverursachtsind;

6. Aufwendungen,diedurchGeburteinesKindes ent-
standen sind;

7. außerordentliche Aufwendungen, die durch den
UnterhaltoderdieErziehungeinesKindesoderden
Unterhalt einesbedürftigenAngehörigen entstan-
den sind;

8. Aufwendungen aus sozialen Beweggründen für
Arbeitnehmer oderfrühereArbeitnehmeroder für
ihre Angehörigen;

9. der Teil des Verbrauchs, den der Steuerpflichtige
bestrittenhat
a) aus Einkommen, das er in den letzten drei Jah-

ren versteuert,aber nicht verbrauchthat,
b) aus Einnahmen, die nach den 883 und 3a steu-

erfrei sind, oder aus Bezügen, die dem Steuer-
pflichtigennach$22Nr. 1Satz2nicht zuzurech-
nen sind.

(4) Die Einkommensteuer nach dem Verbrauch be-
trägt nur die Hälfte der Steuer,die sich aus der Ein-
kommensteuertabelleergibt.Wenn der sich danach
ergebendeSteuerbetraggeringer ist als der Steuerbe-
trag, der sich bei Zugrundelegung des Einkommens er-
gebenwürde, so ist der Besteuerungnicht der Ver-
brauch,sonderndas Einkommenzugrundezu legen.

VII. Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger

849
BeschränktsteuerpflichtigeEinkünfte

(1)Inländische Einkünfte im Sinne der beschränkten
Einkommensteuerpflicht ($ 1 Abs. 3) sind

1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenenLand-
und Forstwirtschaft($$13,14);

2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb (88 15, 16),
a) für den im Inland eine Betriebstätteunterhal-

ten wird oder ein ständigerVertreter bestellt
ist,

b) die durch den Betriebeigeneroder gecharter-
ter Seeschiffeoder Luftfahrzeugeaus Beförde-
rungen zwischen inländischenund von inlän-
dischen zu ausländischenHäfen erzielt wer-
den, einschließlich der Einkünfte aus anderen
mit solchenBeförderungenzusammenhängen-
den, sich auf das Inland erstreckenden Beförde-
rungsleistungen,oder

c) dieaus derVeräußerungeinesAnteils aneiner
Kapitalgesellschafterzielt werden ($ 17),die
ihreGeschäftsleitungoder ihren Sitz im Inland
hat;



Einkünfte aus selbständigerArbeit ($ 18),die im
Inland ausgeübt oder verwertet wird oder wor-
den ist;
EinkünfteausnichtselbständigerArbeit ($19),die
im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder
worden ist, und Einkünfte, die aus inländischen
öffentlichenKasseneinschließlichder Kassender
Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bun-
desbank mit Rücksicht auf ein gegenwärtiges
oder früheres Dienstverhältnis gewährt werden;
Einkünfte aus Kapitalvermögenim Sinne des
a) 8$20Abs. 1Nr. 1,2, 4,6 und 7,wenn der Schuld-

ner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im In-
land hat;

b) 8$20Abs. 1Nr. 3,
c) $ 20 Abs. 1 Nr. 5 und 8, wenn

aa) das Kapitalvermögen durch inländischen
Grundbesitz, durch inländische Rechte,
die den Vorschriften des bürgerlichen
Rechts über Grundstücke unterliegen,
oder durch Schiffe, die in ein inländisches
Schiffsregistereingetragensind,unmittel-
bar oder mittelbar gesichert ist, oder

bb) das Kapitalvermögen in Anleihen und
Forderungen besteht, die in ein öffentli-
ches Schuldbuch eingetragenoder über
die Teilschuldverschreibungen ausgege-
ben sind, und der Schuldner Wohnsitz,
Geschäftsleitungoder Sitz im Inland hat.
Das gilt nicht für Kapitalerträgeaus An-
leihen, bei denen der Steuerabzug vom
Kapitalertragnach$43Abs. 1Nr. 6 letzter
Satznicht vorzunehmenist und für Kapi-
talerträgeaus festverzinslichenWertpa-
pieren im Sinne des$43 Abs. 1Nr. 5 mit
Ausnahme von Wandelanleihen und Ge-
winnobligationen.

Die Vorschrift des$ 20Abs. 2 gilt entsprechend;
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
($21), wenn das unbewegliche Vermögen, die
Sachinbegriffe oder Rechte im Inland belegen
oder in ein inländisches öffentliches Buch oder
Register eingetragen sind oder in einer inländi-
schen Betriebstätte verwertet werden;
sonstigeEinkünfte im Sinnedes$22Nr. 1,soweit
sie dem Steuerabzug unterworfen werden;
sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Nr. 2,soweit
es sich um Spekulationsgeschäftemit inländi-
schen Grundstücken oder mit inländischen Rech-
ten handelt, die den Vorschriften des bürgerli-
chen Rechts über Grundstücke unterliegen;

sonstige Einkünfte im Sinne des $22 Nr. 3, auch
wenn siebei Anwendung dieserVorschrift einer
anderen Einkunftsart zuzurechnen wären, soweit
es sich um Einkünfte aus der Nutzung bewegli-
cher Sachenim Inland oder ausder Überlassung
der Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von ge-
werblichen, technischen, wissenschaftlichen und
ähnlichen Erfahrungen,Kenntnissenund Fertig-
keiten, z. B. Plänen, Mustern und Verfahren,
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handelt, die im Inland genutzt werden oder wor-
den sind; dies gilt nicht, soweit es sich um steuer-
pflichtigeEinkünfte im Sinneder Nummern1 bis
8 handelt.

(2) Im Ausland gegebeneBesteuerungsmerkmale
bleiben außer Betracht, soweit bei ihrer Berücksichti-
gung inländische Einkünfte im Sinne des Absatzes 1
nicht angenommenwerden könnten.
(3) Bei Schiffahrt- und Luftfahrtunternehmen sind

die Einkünfte im Sinne des Absatzes 1Nr. 2 Buchstabe
b mit 5 vom Hundert der für diese Beförderungslei-
stungen vereinbarten Entgelte anzusetzen. Das gilt
auch,wenn solcheEinkünfte durch eine inländische
Betriebstätte oder einen inländischen ständigen Ver-
tretererzielt werden (Absatz 1Nr. 2 Buchstabea).
(4)Abweichend von Absatz I Nr. 2 sind Einkünfte

steuerfrei, die ein beschränkt Steuerpflichtiger mit
Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in einem
ausländischenStaatdurch den Betriebeigener oder
gecharterter Schiffe oder Luftfahrzeuge aus einem Un-
ternehmen bezieht, dessen Geschäftsleitung sich in
dem ausländischen Staat befindet. Voraussetzung für
die Steuerbefreiung ist, daß dieser ausländische Staat
Steuerpflichtigenmit Wohnsitz oder gewöhnlichem
Aufenthalt im GeltungsbereichdiesesGesetzeseine
entsprechendeSteuerbefreiungfür derartigeEinkünf-
te gewährt und daß der Bundesministerfür Verkehr
die SteuerbefreiungnachSatz 1für verkehrspolitisch
unbedenklicherklärt hat.

8 50
Sondervorschriftenfür beschränktSteuerpflichtige
(1)BeschränktSteuerpflichtigedürfen Betriebsaus-

gaben($4Abs. 4bis 6)oderWerbungskosten($9)nur
insoweit abziehen, als sie mit inländischen Einkünften
in wirtschaftlichemZusammenhangstehen.Die Vor-
schrift des$ 10ist nur hinsichtlich der als Sonderaus-
gabenabzugsfähigenTeile der Vermögensabgabean-
zuwenden. Die Vorschrift des $ 10d ist nur anzuwen-
den, wenn Verluste in wirtschaftlichem Zusammen-
hangmit inländischenEinkünftenstehenund sich aus
Unterlagen ergeben,die im Inland aufbewahrt wer-
den. Die Vorschriften des $ 34 sind nur insoweit anzu-
wenden, als sie sich auf Gewinne aus der Veräußerung
einesland- und forstwirtschaftlichenBetriebs($14),ei-
nes Gewerbebetriebs ($ 16),einer wesentlichen Beteili-
gung ($ 17) oder auf Veräußerungsgewinne im Sinne
des$ 18Abs. 3beziehen.Die übrigenVorschriften der
8810 und 34 und die Vorschriften der $$9a, 10c, 16
Abs. 4 Satz 3,8 20 Abs. 4,88 24a, 32 Abs. 1 bis 7,8 32a
Abs. 6, 8833, 33a und 33b sind nicht anzuwenden.

(2)Bei Einkünften, die dem Steuerabzug unterliegen,
und bei Einkünften im Sinnedes$20Abs. 1Nr.5 und
8 ist für beschränktSteuerpflichtigeein Ausgleich mit
Verlusten ausanderenEinkunftsartennicht zulässig.
Einkünfte im SinnedesSatzes1dürfenbeieinemVer-
lustabzug($10d) nicht berücksichtigtwerden.
(3)Die Einkommensteuer bemißt sich bei beschränkt

Steuerpflichtigen,die veranlagt werden, nach $32a
Abs. 1; dabei ist ein Sonderfreibetrag von 840 Deut-
sche Mark vom Einkommen abzuziehen. Die Einkom-
mensteuerbeträgtmindestens25 vom Hundert des
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Einkommens.Dieser Mindeststeuersatzgilt nicht für
natürliche Personen mit Wohnsitz oder gewöhnli-
chem Aufenthalt in der DeutschenDemokratischen
Republik oder Berlin (Ost).

(4)Abweichend von den Absätzen 1bis 3 sind bei
beschränkt einkommensteuerpflichtigenArbeitneh-
mern insoweit,als sie Einkünfte aus nichtselbständi-
ger Arbeit im Sinne des $ 49 Abs. 1Nr. 4 beziehen, die
Vorschriften der$9a Nr. 1,810 Abs. 1 Nr. 1,1a, 4 bis
7,810c Abs. 1,8$10c Abs. 3 ohne Möglichkeit, die tat-
sächlichen Aufwendungen nachzuweisen,8824a, 32
Abs. 2und Abs. 3Nr. 1sowieAbs. 4bis7anzuwenden.
Absatz 3 Satz2 ist nicht anzuwenden.Verheirateten
Arbeitnehmern wird ein Freibetrag von 70 Deutsche
Mark monatlich, Arbeitnehmern, die mindestens ein
Kind ($32 Abs. 4 bis 7) haben, von 250 Deutsche Mark
monatlich gewährt; $32 Abs. 3 Nr. 1 ist in diesen Fäl-
lennicht anzuwenden.Die Jahres- undMonatsbeträge
nach den Sätzen I und 3 ermäßigensich zeitanteilig,
wenn Einkünfte im Sinne des $49 Abs. 1 Nr. 4 nicht
während eines vollen Kalenderjahrs oder Kalender-
monatszugeflossensind.

(5) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem
Steuerabzug vom Arbeitslohn oder vom Kapitalertrag
oder demSteuerabzugauf Grund des$50a unterlie-
gen,gilt bei beschränkt Steuerpflichtigendurch den
Steuerabzug als abgegolten. $36 Abs. 2 Nr. 3 ist nicht
anzuwenden.Die Sätze1und 2 geltennicht,wenn die
Einkünfte Betriebseinnahmeneines inländischen Be-
triebs sind.

(6) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer bei
beschränktSteuerpflichtigenganz oder zum Teil er-
lassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen,wenn es
aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig ist
oder eine gesonderteBerechnungder Einkünfte be-
sonders schwierig ist.

850a
Steuerabzugbei beschränktSteuerpflichtigen

(1)BeibeschränktsteuerpflichtigenMitgliedern des
Aufsichtsrats (Verwaltungsrats) von inländischen
Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaftenauf
Aktien, Berggewerkschaften,Gesellschaftenmit be-
schränkterHaftungund sonstigenKapitalgesellschaf-
ten, Genossenschaftenund Personenvereinigungen
desprivatenunddesöffentlichenRechts,beidenendie
Gesellschafternicht als Unternehmer (Mitunterneh-
mer) anzusehen sind, unterliegen die Vergütungen je-
der Art, die ihnen von den genanntenUnternehmun-
gen für die Überwachung der Geschäftsführungge-
währt werden (Aufsichtsratsvergütungen),demSteu-
erabzug(Aufsichtsratsteuer).

(2)Die Aufsichtsratsteuerbeträgt30vom Hundert
der Aufsichtsratsvergütungen.

(3)DemSteuerabzugunterliegtder volle Betragder
Aufsichtsratsvergütungohne jeden Abzug. Werden
Reisekosten (Tagegelder und Fahrtauslagen) beson-
dersgewährt,sogehörensie zu den Aufsichtsratsver-
gütungennur insoweit,als sie die tatsächlichenAus-
lagen übersteigen.

(4) Die Einkommensteuer wird bei beschränkt
Steuerpflichtigenim WegedesSteuerabzugserhoben
a)beiEinkünftenausderAusübungoderVerwertung
einer Tätigkeit als Künstler,Berufssportler,Schrift-
steller, Journalist oder Bildberichterstatter ein-
schließlich solcher Tätigkeiten für den Rundfunk
oder Fernsehfunk($49Abs. 1Nr. 2 bis 4),

b) bei Einkünften,die aus Vergütungen für die Nut-
zungbeweglicherSachenoder für die Überlassung
der Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von
Rechten,insbesonderevon Urheberrechtenund ge-
werblichen Schutzrechten, von gewerblichen, tech-
nischen,wissenschaftlichenund ähnlichen Erfah-
rungen, Kenntnissen und Fertigkeiten, z. B. Plänen,
Mustern und Verfahren, herrühren ($ 49 Abs. 1
Nr. 2,3,6 und 9).

Der Steuerabzugbeträgt25vomHundert der Einnah-
men.Soweitdie Tätigkeit im Sinne desBuchstabensa
im Inland ausgeübt wird oder worden ist, beträgt der
Steuerabzug15vom Hundert der Einnahmen.

(5)Die Steuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die
Aufsichtsratsvergütungen(Absatz 1)oder die Vergü-
tungen (Absatz 4) dem Gläubiger der Aufsichtsrats-
vergütungenoder der Vergütungen zufließen.In die-
semZeitpunkt hat der Schuldner der Aufsichtsrats-
vergütungenoder der Vergütungenden Steuerabzug
für RechnungdesbeschränktsteuerpflichtigenGläu-
bigers (Steuerschuldner)vorzunehmen.Er hat die in-
nerhalb eines Kalendervierteljahrs einbehaltene Steu-
er jeweilsbis zum 10.desdemKalendervierteljahr fol-
gendenMonats an das für ihn zuständigeFinanzamt
abzuführen.Der beschränktSteuerpflichtigeist beim
Steuerabzugvon Aufsichtsratsvergütungenoder von
Vergütungen Steuerschuldner. Der Schuldner der
Aufsichtsratsvergütungenoderder Vergütungenhaf-
tetaberfür die Einbehaltungund Abführung der Steu-
er.Der Steuerschuldnerwird nur in Anspruch genom-
men,
1. wenn der Schuldner der Aufsichtsratsvergütung

oder der Vergütungen diese nicht vorschriftsmäßig
gekürzt hat oder

2. wenn der beschränkt steuerpflichtige Gläubiger
weiß, daß der Schuldner die einbehalteneSteuer
nicht vorschriftsmäßigabgeführthat,und diesdem
Finanzamt nicht unverzüglich mitteilt.
(6) Durch Rechtsverordnungkann bestimmtwer-

den,daß bei Vergütungen für die Nutzung oder das
Recht auf Nutzung von Urheberrechten (Absatz 4
Buchstabeb),wenn die Vergütungen nicht unmittel-
bar an den Gläubiger, sondern an einen Beauftragten
geleistet werden, an Stelle des Schuldners der Vergü-
tungderBeauftragtedie Steuereinzubehaltenundab-
zuführen hat und für die Einbehaltungund Abfüh-
rung haftet.

(7) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer von
beschränkt steuerpflichtigen Einkünften, soweit diese
nicht bereitsdemSteuerabzugunterliegen,im Wege
des Steuerabzugserheben,wenn dies zur Sicherstel-
lungdesSteueranspruchszweckmäßigist.DasFinanz-
amtbestimmthierbei die Höhe desSteuerabzugs.



IX. Sonstige Vorschriften,
Ermächtigungs- und Schlußvorschriften

850b
Prüfungsrecht

Die Finanzbehörden sind berechtigt,Verhältnisse,
die für die Anrechnung oder Vergütung vonKörper-
schaftsteuer oder für die Anrechnung oder Erstattung
von Kapitalertragsteuer von Bedeutung sind oder der
Aufklärung bedürfen, bei den am Verfahren Beteilig-
tenzu prüfen.Die 88193bis 203der Abgabenordnung
gelten sinngemäß.

851
Ermächtigung

(1) Die Bundesregierungwird ermächtigt,mit Zu-
stimmung des Bundesrates

l. zur Durchführung dieses GesetzesRechtsverord-
nungen zu erlassen, soweit dies zur Wahrung der
Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung,zur Beseiti-
gung von Unbilligkeiten in Härtefällen oder zur
Vereinfachung des Besteuerungsverfahrenserfor-
derlich ist, und zwar:
a) über die Abgrenzung der Steuerpflicht,
b) über die Ermittlung der Einkünfte und die Fest-

stellungdesEinkommenseinschließlichder ab-
zugslähigen Beträge,

c) über die Veranlagung,die Anwendung der Ta-
rifvorschriften und die Regelungder Steuerent-
richtung einschließlich der Steuerabzüge,

d) über die Besteuerungder beschränkt Steuer-
pflichtigen einschließlich einesSteuerabzugs;

2. Vorschriften durch Rechtsverordnung zu erlassen
a) über diesich aus der Aufhebung oder Änderung

von Vorschriften dieses Gesetzesergebenden
Rechtsfolgen, soweit dies zur Wahrung der
Gleichmäßigkeit bei der Besteuerungoder zur
Beseitigungvon Unbilligkeiten in Härtefällen
erforderlich ist;

b- nach denen für jeweils zu bestimmendeWirt-
schaftsgüter des Umlaufvermögens eine den
steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage für
Preissteigerungenin Höhe eines Vomhundert-
satzes des sich nach 86 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 erge-
bendenWerts dieserWirtschaftsgüter zugelas-
sen werden kann, wenn ihre Börsen- oder
Marktpreise (Wiederbeschaffungspreise)amBi-
lanzstichtaggegenüberdenBörsen-oderMarkt-
preisen(Wiederbeschaffungspreisen)amvoran-
gegangenen Bilanzstichtag wesentlich gestiegen
sind. Der Vomhundertsatz ist nach dem Umfang
dieser Preissteigerung zu bestimmen; dabei ist
ein angemessener Teil der Preissteigerung un-
berücksichtigtzu lassen.Die Rücklagefür Preis-
steigerungenistspätestensbis zumEndedesauf
dieBildung folgendensechstenWirtschaftsjahrs
gewinnerhöhend aufzulösen.Bei wesentlichen
Preissenkungen,die auf die Preissteigerungen
im Sinne des Satzes 1 folgen, kann die volle oder
teilweiseAuflösung der Rücklagezu einemfrü-
heren Zeitpunkt bestimmt werden;

c) übereineBeschränkungdesAbzugs von Ausga-
ben zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke
im Sinne des $10b auf Zuwendungen an be-
stimmte Körperschaften, Personenvereinigun-
gen oder Vermögensmassensowie über eine
Anerkennung gemeinnützigerZwecke als be-
sondersförderungswürdig;

d) - f) (weggefallen);
g) über die Festsetzung abweichender Vorauszah-

lungstermine;
h) (weggefallen);
i) über die Abschreibungsfreiheit zur Förderung
des Baues von Landarbeiterwohnungen und
übereineSteuerermäßigungbeimBauvon Heu-
erlings- undWerkwohnungen für ländliche Ar-
beiter;
über eine Abschreibungsfreiheitoder Steuerer-
mäßigungen für bestimmte Wirtschaftsgebäude,
für Um- und Ausbauten an Wirtschaftsgebäu-
den,für HofbefestigungenundWirtschaftswege,
für bestimmtebeweglicheGüterdesAnlagever-
mögens einschließlich Betriebsvorrichtungen
bei buchführenden und nichtbuchführenden
Land- und Forstwirten.Dabei ist für dieseWirt-
schaftsgebäudesowie für Um- und Ausbauten
von einer höchstens30jährigenNutzungsdauer
auszugehen. Die Abschreibungsfreiheit oder
Steuerermäßigungkann auch bei Zuschüssen
zur Finanzierung der Anschaffung oder Her-
stellung von Wirtschaftsgütern im Sinne des
Satzes 1 zugelassen werden, wenn mit den Zu-
schüssen ein Recht auf Mitbenutzung dieser
Wirtschaftsgüter erworben wird. Die Abschrei-
bungsfreiheitoderSteuerermäßigungaufGrund
der vorstehendenFassungdieserErmächtigung
kann erstmals für Wirtschaftsjahre zugelassen
werden, die im Veranlagungszeitraum 1964be-
ginnen; \

l) über Sonderabschreibungen bei Wirtschaftsgü-
tern desAnlagevermögens,die unmittelbarund
ausschließlich dazu dienen, Schädigungen
durch Abwässer zu verhindern, zu beseitigen
oderzuverringern,unddie in der Zeitvom 1.Ja-
nuar 1955bis zum 31.Dezember1974von Steu-
erpflichtigen, die den Gewinn nach $4 Abs.1
oder $5 ermitteln,angeschafftoder hergestellt
werden. Voraussetzung ist, daß die Anschaffung
oder Herstellung der Wirtschaftsgüter im öf-
fentlichen Interesseerforderlich ist.Die Sonder-
abschreibungenkönnen im Wirtschaftsjahr der
Anschaffung oder Herstellung und in den vier
folgendenWirtschaftsjahren nebenden Abset-
zungen für Abnutzung nach $ ?in Anspruch ge-
nommen werden, und zwar
bei beweglichenWirtschaftsgüterndesAnla-
gevermögens

bis zu insgesamt50vom Hundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs-oder Herstellungskosten.Sie
können bereits für Anzahlungen auf Anschaf-
fungskostenund für Teilherstellungskostenzu-
gelassen werden. Die Sonderabschreibungen

k=
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m)

können auch bei Zuschüssen zur Finanzierung
der Anschaffung oder Herstellung von Wirt-
schaftsgütern im Sinne des Satzes I zugelassen
werden, wenn mit den Zuschüssen ein Recht auf
Mitbenutzung dieser Wirtschaftsgüter erwor-
benwird. BeiWirtschaftsgütern,für die von den
Sonderabschreibungen Gebrauch gemacht wird,
sind dieAbsetzungenfür Abnutzung nach$7 in
gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen. Die Son-
derabschreibungensind nicht zuzulassen für
Wirtschaftsgüter, die im Rahmen der Neuer-
richtung von Betriebenoder Betriebstättenan-
geschafft oder hergestellt werden;
nach denen jeweils zu bestimmende Wirt-
schaftsgüter des Umlaufvermögens ausländi-
scher Herkunft, welche die nachstehend be-
zeichneten Voraussetzungen erfüllen und nach
dem Erwerb weder bearbeitet noch verarbeitet
worden sind, statt mit dem sich nach 8 6 Abs. 1
Nr. 2ergebendenWert mit demfolgendenWert
angesetzt werden können:
aa) Wirtschaftsgüter, deren Preis auf dem

Weltmarkt wesentlichen Schwankungen
unterliegt, mit einem Wert, der bis zu 20
vom Hundert unter den Anschaffungsko-
sten oder dem niedrigeren Börsen- oder
Marktpreis (Wiederbeschaffungspreis) des
Bilanzstichtagsliegt,

bb) Wirtschaftsgüter, die wegen ihrer besonde-
ren volkswirtschaftlichen Bedeutung zur
Deckung des Bedarfs der deutschen Wirt-
schafterforderlich sind (Waren des volks-
wirtschaftlich vordringlichen Bedarfs), mit
einemWert, derbei einemMehrbestandan
diesenWaren bis zu 30 vom Hundert und
beidemübrigenBestandbiszu20vomHun-
dert unter den Anschaffungskosten oder
dem niedrigeren Börsen- oder Marktpreis
(Wiederbeschaffungspreis)des Bilanzstich-
tags liegt; statt des Abschlags auf einen
Mehrbestand kann bei den einzelnen Wa-
ren des volkswirtschaftlich vordringlichen
Bedarfs ein Abschlag bis zu 30 vom Hun-
dert von den Anschaffungskosten oder dem
niedrigerenBörsen-oder Marktpreis (Wie-
derbeschaffungspreis) des Bilanzstichtags
zugelassen werden, soweit diese Waren im
Geltungsbereich dieses Gesetzes neben den
handelsüblichenVorräten eingelagertwer-
denundnur unterbesonderszubestimmen-

entnommen werden können.
Ein Mehrbestand ist anzunehmen, soweit
der mengenmäßigeBestandder Waren am
Schluß des Wirtschaftsjahrs im einzelnen
und insgesamtden Bestandan einemnoch
zu bestimmendenZeitpunkt,der nach dem
31.Dezember1954liegt,übersteigt.Hierbei
sindnur Waren zuberücksichtigen,diesich
im GeltungsbereichdiesesGesetzesbefin-
den.

DerWertansatznachDoppelbuchstabebb kann
nur in Wirtschaftsjahren zugelassen werden, die
vor dem 1.Januar 1974enden.Erfüllen Wirt-

n-

schaftsgüterdie Voraussetzungen zu Doppel-
buchstabeaa und zu Doppelbuchstabebb, so
kann der Wertansatz nach Wahl des Steuer-
pflichtigen entwedernach Doppelbuchstabeaa
oder nach Doppelbuchstabebb zugelassenwer-
den.Für Wirtschaftsgüter,für die dasLand Ber-
lin vertraglich dasmit der Einlagerungverbun-
denePreisrisiko übernommenhat,ist ein Wert-
ansatz nach Doppelbuchstabe aa oder nach Dop-
pelbuchstabe bb nicht zulässig;
über Sonderabschreibungen
aa) im Tiefbaubetriebdes Steinkohlen-,Pech-

kohlen-, Braunkohlen- und Erzbergbaues
bei Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens unter Tage und bei bestimmten mit
demGrubenbetriebunter Tagein unmittel-
baremZusammenhangstehenden,der För-
derung,Seilfahrt,Wasserhaltungund Wet-
terführungsowieder Aufbereitung desMi-
nerals dienenden Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens über Tage, soweit die
Wirtschaftsgüter

für die Errichtung von neuen Förder-
schachtanlagen,auch in Form von An-
schlußschachtanlagen,
für dieErrichtungneuerSchächtesowie
die Erweiterung des Grubengebäudes
unddendurchWasserzuflüsseausstill-
liegenden Anlagen bedingten Ausbau
der Wasserhaltung bestehender
Schachtanlagen,
für Rationalisierungsmaßnahmen in
der Hauptschacht-- Blindschacht-,
Strecken- und Abbauförderung, im
Streckenvortrieb, in der Gewinnung,
Versatzwirtschaft,Seilfahrt,Wetterfüh-
rung und Wasserhaltung sowie in der
Aufbereitung,
für die Zusammenfassungvon mehre-
ren Förderschachtanlagenzu einer ein-
heitlichen Förderschachtanlage
und
für den Wiederaufschluß stilliegender
Grubenifelder und Feldesteile,

bb) im Tagebaubetriebdes Braunkohlen- und
Erzbergbaues
bei bestimmtenWirtschaftsgütern des be-
weglichen Anlagevermögens (Grubenauf-
schluß, Entwässerungsanlagen, Großgeräte
sowie Einrichtungen des Grubenrettungs-
wesensund der Ersten Hilfe und im Erz-
bergbauauchAufbereitungsanlagen),die

für die Erschließung neuer Tagebaue,
auch in Form von Anschlußtagebauen,
für Rationalisierungsmaßnahmen bei
laufendenTagebauen,
beimÜbergangzumTieftagebaufür die
Freilegung und Gewinnung der Lager-
stätte
und
für die Wiederinbetriebnahme stillge-
legterTagebaue
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von Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach $ 5
ermitteln, angeschafft oder hergestellt werden.
Voraussetzung für die Inanspruchnahmeder
Sonderabschreibungen ist, daß die Förderungs-
würdigkeit der bezeichnetenVorhaben von der
obersten Landesbehörde für Wirtschaft im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Wirt-
schaft bescheinigt worden ist. Die Sonderab-
schreibungen können im Wirtschaftsjahr der
Anschaffung oder Herstellung und in den vier
folgendenWirtschaftsjahren nebenden Abset-
zungenfür Abnutzung nach$7 in Anspruch ge-
nommen werden, und zwar
bei beweglichenWirtschaftsgütern desAnla-
gevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt30vom Hundert
der Anschaffungs-oder Herstellungskosten.Sie
können bereits für Anzahlungen auf Anschaf-
fungskosten und für Teilherstellungskosten zu-
gelassen werden.
Bei den begünstigtenVorhaben im Tagebaube-
trieb desBraunkohlen- und Erzbergbaueskann
außerdem zugelassenwerden, daß die aufge-
wendetenKosten für den Vorabraum bis zu 50
vom Hundert als sofort abzugsfähigeBetriebs-
ausgabenbehandeltwerden;
über Sonderabschreibungenbei beweglichen
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die
unmittelbar und ausschließlich dazu dienen, die
Verunreinigung der Luft zu verhindern, zu be-
seitigen oder zu verringern, und die in der Zeit
vom 1.Januar 1957bis zum 31,Dezember1974
von Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach $ 4
Abs. 1oder$ 5ermitteln,angeschafftoderherge-
stellt werden; die Sonderabschreibungen kön-
nen auch zugelassenwerden,wenn auf Grund
behördlicher Anordnung ausschließlich aus
Gründen der Luftreinhaltung bei Feuerungs-
oder Dampfkesselanlagensowie bei Anlagen,
bei denendurch chemischeVerfahren Luftver-
unreinigungen entstehen,Umstellungen oder
Veränderungen vorgenommen oder Schornstei-
ne errichtet oder aufgestockt oder Anschlüsse
an eine Fernwärmeversorgungsanlage vorge-
nommen werden. Die Sonderabschreibungen
können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung
oder Herstellung und in den vier folgenden
Wirtschaftsjahren neben den Absetzungen für
Abnutzung nach $ 7 bis zu ingesamt50 vom
Hundert der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kostenin Anspruch genommenwerden.Siekön-
nenbereitsfür Anzahlungen auf Anschaffungs-
kostenund für Teilherstellungskostenzugelas-
senwerden.Bei Wirtschaftsgütern,für die von
den SonderabschreibungenGebrauch gemacht
wird, sinddie Absetzungenfür Abnutzung nach
$ 7 in gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen.
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der
Sonderabschreibungenist,daßdie Anschaffung
oder Herstellung der Wirtschaftsgüter im öf-
fentlichen Interesse erforderlich ist. Die

-
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Sonderabschreibungensind nicht zuzulassen
für Wirtschaftsgüter,dieim RahmenderNeuer-
richtung von Betriebenoder Betriebstättenan-
geschafft oder hergestellt werden.
über die Bemessungder Absetzungen für Ab-
nutzung oder Substanzverringerung bei nicht zu
einem Betriebsvermögen gehörenden Wirt-
schaftsgütern, die vor dem 21. Juni 1948 ange-
schafft oder hergestelltoder die unentgeltlich
erworben sind. Hierbei kann bestimmt werden,
daß die Absetzungenfür Abnutzung oder Sub-
stanzverringerung nicht nach den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten, sondern nach
Hilfswerten (am21.Juni 1948maßgebenderEin-
heitswert,Anschaffungs- oder Herstellungsko-
sten des Rechtsvorgängersabzüglich der von
ihm vorgenommenenAbsetzungen,fiktive An-
schaffungskosten an einem noch zu bestimmen-
den Stichtag) zu bemessen sind. Zur Vermeidung
von Härten kann zugelassenwerden, daß an
Stelle der Absetzungen für Abnutzung, die nach
dem am 21.Juni 1948maßgebendenEinheits-
wert zu bemessen sind, der Betrag abgezogen
wird, der für dasWirtschaftsgut in demVeran-
lagungszeitraum1947alsAbsetzungfür Abnut-
zung geltendgemachtwerden konnte.Für das
Land Berlin tritt in denSätzen1bis3andie Stel-
le des21.Juni 1948jeweils der 1.April 1949;
über erhöhteAbsetzungenbei Herstellungsko-
stenan Gebäuden
aa) für den Einbau von Anlagen und Einrich-

tungen im Sinne des $40 Abs.1 Buchsta-
ben a bis d sowie f und g des Zweiten Woh-
nungsbaugesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1.September 1976
(BGBL1 S.2673),von Fahrstuhlanlagenbei
Gebäuden mit mehr als vier Geschossen
und von Heizungs- und Warmwasseranla-
gensowiefür denUmbauvon Fensternund
Türen und für den Anschluß andie Kanali-
sation oder die Wasserversorgung,

bb) für Maßnahmen, die ausschließlich zum
Zwecke des Wärme- oder Lärmschutzes
vorgenommen werden, und für den An-
schluß an die Fernwärmeversorgung,die
überwiegendaus Anlagen der Kraft-Wär-
me-Kopplung, zur Verbrennung von Müll
oder zur Verwertung von Abwärme ge-
speist wird,

cc) für den Einbau von Wärmepumpenanlagen,
Solaranlagen und Anlagen zur Rückgewin-
nung von Wärme einschließlich der Anbin-
dung an das Heizsystem.

Voraussetzungfür dieGewährungder erhöhten
Absetzungenist,daßdie Gebäudein den Fällen
von Doppelbuchstabe aa vor dem 1.Januar 1961,
in den Fällen vonDoppelbuchstabebb vor dem
1.Januar 1978 fertiggestelltworden sind. Die
Voraussetzung, daß die Gebäude vor dem 1.Ja-
nuar 1961 fertiggestellt worden sind, entfällt bei
Aufwendungen für den Anschluß an die Kana-
lisation oder die Wasserversorgung,wenn der
Anschluß nicht schon im Zusammenhang
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r)

mit der Errichtung des Gebäudes möglich war.
Die erhöhten Absetzungen dürfen jährlich
10vom Hundert der Aufwendungen nicht über-
steigen.Die erhöhtenAbsetzungendürfen nicht
gewährt werden, wenn für dieselbe Maßnahme
eine Investitionszulagein Anspruch genommen
wird. Sind die Aufwendungen für dieerstmalige
Durchführung der Maßnahme Erhaltungsauf-
wand und entstehen sie bei Einfamilienhäusern
oder Eigentumswohnungen, deren Nuüutzungs-
wertnach $ 21 a ermittelt wird und bei denen die
Voraussetzungender Sätze2und 3vorliegen,so
kann der Abzug dieser Aufwendungen mit
gleichmäßigerVerteilung auf dasKalenderjahr,
in demdie Arbeiten abgeschlossenwordensind,
und die neun folgenden Kalenderjahre zugelas-
sen werden;
nach denen Steuerpflichtigegrößere Aufwen-
dungen
aa) für die Erhaltung von nicht zu einem Be-

triebsvermögen gehörenden Gebäuden, die
überwiegend Wohnzwecken dienen,

bb) zur Erhaltung eines Gebäudes in einem
förmlich festgelegten Sanierungsgebiet
oder städtebaulichen Entwicklungsbereich,
die für Maßnahmen im Sinne des $39 e des
Bundesbaugesetzes und des $43 Abs.3
Satz2desStädtebauförderungsgesetzesauf-
gewendet worden sind,

cc) zur Erhaltung von Gebäuden, die nach den
jeweiligen landesrechtlichenVorschriften
Baudenkmäler sind, soweit die Aufwendun-
gen nach Art und Umfang zur Erhaltung
des Gebäudesals Baudenkmalund zu sei-
ner sinnvollen Nutzung erforderlich sind,

auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßigverteilen
können.In den Fällen von Doppelbuchstabecc
sind die Denkmaleigenschaft des Gebäudes und
die Voraussetzung, daß die Aufwendungen nach
Art undUmfangzur ErhaltungdesGebäudesals
Baudenkmalund zu seiner sinnvollen Nutzung
erforderlich sind,durch eineBescheinigungder
nach Landesrecht zuständigen oder von der
Landesregierung bestimmten Stelle nachzuwei-
sen;

nach denen bei Anschaffung oder Herstellung
von abnutzbarenbeweglichenund bei Herstel-
lung von abnutzbaren unbeweglichen Wirt-
schaftsgüterndesAnlagevermögensauf Antrag
ein Abzug von der Einkommensteuer für den
Veranlagungszeitraum der Anschaffung oder
Herstellung bis zur Höhe von 7,5vom Hundert
der Anschaffungs-oderHerstellungskostendie-
ser Wirtschaftsgüter vorgenommen werden
kann,wenn eineStörungdesgesamtwirtschaft-
lichen Gleichgewichtseingetretenist oder sich
abzeichnet,die eine nachhaltigeVerringerung
der Umsätzeoder der Beschäftigungzur Folge
hatte oder erwarten läßt, insbesondere bei einem
erheblichen Rückgang der Nachfrage nach In-
vestitionsgütern oder Bauleistungen. Bei der Be-
messungdesvon der Einkommensteuerabzugs-
fähigen Betrags dürfen nur berücksichtigt
werden

aa) die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
von beweglichenWirtschaftsgütern,die in-
nerhalb eines jeweils festzusetzenden Zeit-
raums,der ein Jahr nicht übersteigendarf
(Begünstigungszeitraum), angeschafft oder
hergestellt werden,

bb) die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
von beweglichenWirtschaftsgütern,die in-
nerhalb des Begünstigungszeitraums be-
stellt und angezahltwerdenodermit deren
Herstellung innerhalb des Begünstigungs-
zeitraumsbegonnenwird, wenn sie inner-
halb eines Jahres, bei Schiffen innerhalb
zweier Jahre nach Ablauf des Begünsti-
gungszeitraums geliefert oder fertiggestellt
werden.Soweit beweglicheWirtschaftsgü-
ter im Sinne des Satzes 1mit Ausnahme von
Schiffen nach Ablauf eines Jahres, aber vor
Ablauf zweier Jahre nachdemEndedesBe-
günstigungszeitraumsgeliefertoder fertig-
gestelltwerden,dürfen bei Bemessungdes
Abzugs von der Einkommensteuerdie bis
zum Ablauf eines Jahres nach dem Ende
des Begünstigungszeitraums aufgewende-
ten Anzahlungen und Teilherstellungsko-
stenberücksichtigtwerden,

cc) die Herstellungskosten von Gebäuden, bei
denen innerhalb des Begünstigungszeit-
raumsder Antrag auf Baugenehmigungge-
stellt wird, wenn sie bis zum Ablauf von
zwei Jahren nach dem Ende des Begünsti-
gungszeitraums fertiggestellt werden;

dabei scheidengeringwertigeWirtschaftsgüter
im Sinne des$6 Abs. 2 und Wirtschaftsgüter, die
in gebrauchtem Zustand erworben werden, aus.
Von der BegünstigungkönnenaußerdemWirt-
schaftsgüter ausgeschlossen werden, für die Son-
derabschreibungen, erhöhte Absetzungen oder
die Investitionszulage nach $ 19des Berlinförde-
rungsgesetzesin Anspruch genommenwerden.
In den Fällen der Doppelbuchstabenbb und cc
können bei Bemessung des von der Einkommen-
steuerabzugsfähigenBetragsbereitsdie im Be-
günstigungszeitraum, im Fall des Doppelbuch-
stabensbb Satz2 auchdie bis zumAblauf eines
Jahres nach dem Ende des Begünstigungszeit-
raums aufgewendetenAnzahlungen und Teil-
herstellungskosten berücksichtigt werden; der
Abzug vonderEinkommensteuerkann insoweit
schon für den Veranlagungszeitraum vorge-
nommenwerden,in demdie Anzahlungen oder
Teilherstellungskosten aufgewendet worden
sind. Übersteigtder von der Einkommensteuer
abzugsfähigeBetragdie für den Veranlagungs-
zeitraumder Anschaffung oder Herstellung ge-
schuldete Einkommensteuer, so kann der über-
steigende Betrag von der Einkommensteuer für
dendarauffolgendenVeranlagungszeitraumab-
gezogen werden. Entsprechendes gilt, wenn in
den Fällen der Doppelbuchstabenbb und ccder
Abzug von der Einkommensteuerbereits für
Anzahlungen oder Teilherstellungskosten gel-
tendgemachtwird. Der Abzug von der Einkom-
mensteuer darf jedoch die für den Veranla-



gungszeitraumder Anschaffung oder Herstel-
lung und den folgendenVeranlagungszeitraum
insgesamt zu entrichtende Einkommensteuer
nicht übersteigen. In den Fällen des Doppel-
buchstabensbbSatz2gilt diesmit derMaßgabe,
daß an die Stelle des Veranlagungszeitraums
der Anschaffung oderHerstellungderVeranla-
gungszeitraum tritt, in dem zuletzt Anzahlun-
gen oder Teilherstellungskosten aufgewendet
worden sind.Werden begünstigteWirtschafts-
güter von Gesellschaften im Sinne des 815
Abs.1 Nr.2 und 3 angeschafftoder hergestellt,
so ist der abzugsfähigeBetragnach dem Ver-
hältnis der Gewinnanteile einschließlich der
Vergütungen aufzuteilen. DieAnschaffungs-
oder Herstellungskosten derWirtschaftsgüter,
die bei Bemessungdesvon der Einkommensteu-
er abzugsfähigenBetragsberücksichtigtworden
sind, werden durch den Abzug von der Einkom-
mensteuernicht gemindert.Rechtsverordnun-
gen auf Grund dieser Ermächtigung bedürfen
der Zustimmungdes Bundestages.Die Zustim-
mung gilt als erteilt,wenn der Bundestagnicht
binnen vier Wochen nach Eingang der Vorlage
der Bundesregierungdie Zustimmungverwei-
gert hat,

Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die
der Forschung oder Entwicklung dienen und
vor dem 1.Januar 1975von Steuerpflichtigen,
die den Gewinn nach $ 4 Abs. 1 oder 8 5 ermit-
teln, angeschafft oder hergestellt werden. Vor-
aussetzungfür die Inanspruchnahmeder Son-
derabschreibungen ist, daß die beweglichen
Wirtschaftsgüter ausschließlich und die unbe-
weglichenWirtschaftsgüterzu mehrals 662/3
vom Hundert der Forschung oder Entwicklung
dienen.DieSonderabschreibungenkönnenauch
für Ausbauten und Erweiterungenan bestehen-
den Gebäuden zugelassen werden, wenn die aus-
gebautenoder neu hergestelltenGebäudeteile
zu mehr als 66?/3vom Hundert der Forschung
oder Entwicklung dienen.DieWirtschaftsgüter
dienen der Forschungoder Entwicklung, wenn
sie verwendetwerden
aa) zur Gewinnung von neuen wissenschaftli-

chen oder technischen Erkenntnissen und
ErfahrungenallgemeinerArt (Grundlagen-
forschung) oder

bb) zur Neuentwicklung von Erzeugnissen
oder Herstellungsverfahrenoder

cc) zur Weiterentwicklung von Erzeugnissen
oder Herstellungsverfahren, soweit wesent-
liche Änderungen dieser Erzeugnisseoder
Verfahren entwickelt werden,

Die Sonderabschreibungenkönnen im Wirt-
schaftsjahrder Anschaffung oderHerstellung
und in denvier folgendenWirtschaftsjahrenne-
bendenAbsetzungenfür Abnutzung nach$?7in
Anspruch genommen werden, und zwar
bei beweglichenWirtschaftsgüterndesAnla-
gevermögens

bis zu insgesamt50vom Hundert,

Vv=

w)
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bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt30vom Hundert
der Anschaffungs-oderHerstellungskosten.Sie
können bereits für Anzahlungen auf Anschaf-
fungskostenund für Teilherstellungskostenzu-
gelassen werden. Bei Wirtschaftsgütern, für die
von den SonderabschreibungenGebrauch ge-
macht wird, sind die Absetzungen für Abnut-
zungnach$7in gleichenJahresbeträgenvorzu-
nehmen;
über Sonderabschreibungenbei Wirtschaftsgü-
tern des Anlagevermögens, die unmittelbar und
ausschließlichdazu dienen,Lärm oder Erschüt-
terungen zu verhindern, zu beseitigenoder zu
verringern,und die vor dem1.Januar 1975von
Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach $4
Abs. 1oder$ 5ermitteln, angeschafft oder herge-
stellt werden; die Sonderabschreibungenkön-
nen auch zugelassenwerden,wenn auf Grund
behördlicher Anordnung ausschließlich aus
Gründen der Beseitigungoder Verringerung
von Lärm oder Erschütterungenbei Betriebsan-
lagen Umstellungen oder Veränderungen vor-
genommenwerden.Die Sonderabschreibungen
können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung
oder Herstellung und in den vier folgenden
Wirtschaftsjahren nebenden Absetzungen für
Abnutzung nach $ 7 in Anspruch genommen
werden, und zwar
beibeweglichenWirtschaftsgüterndesAnla-
gevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt30vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Buchstabeo Satz 3 bis 5 gilt entsprechend;
über Sonderabschreibungen bei Handelsschif-
fen, die in einem inländischen Seeschiffsregister
eingetragensind und vor dem 1.Januar 1984
von Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach 85
ermitteln, angeschafftoder hergestelltworden
sind. Im Fall der Anschaffung eines Handels-
schiffes ist weitere Voraussetzung, daß das Schiff
in ungebrauchtem Zustand vom Hersteller er-
worben worden ist. Die Sonderabschreibungen
können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung
oder Herstellung und in den vier folgenden
Wirtschaftsjahren nebenden Absetzungen für
Abnutzung nach $ 7 bis zu insgesamt40 vom
Hundert der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kostenin Anspruch genommenwerden.Siekön-
nen bereits für Anzahlungen auf Anschaffungs-
kostenund für Teilherstellungskostenzugelas-
sen werden. Werden die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten eines Handelsschiffes zu
mindestens30vomHundert durch Mittel finan-
ziert, die weder unmittelbar noch mittelbar in
wirtschaftlichemZusammenhangmit der Auf-
nahmevon Krediten durch denGewerbebetrieb
stehen, zu dessen Betriebsvermögen das Han-
delsschiff gehört, so gilt $7a Abs. 6 mit der Maß-
gabe,daß die Sonderabschreibungenbis zum
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Gesamtbetragvon 15 vom Hundert der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten zur Entste-
hung oder Erhöhung von Verlusten führen dür-
fen.Satz 5 gilt nicht für Handelsschiffebis zu
1600 Bruttoregistertonnen, es sei denn, es han-
delt sich umTanker, SeeschlepperoderSpezial-
‚schiffe für den unmittelbaren oder mittelbaren
Einsatzzur Gewinnung von Bodenschätzen.Die
Sonderabschreibunrgen sind nur unter der Be-
dingung zuzulassen, daß die Handelsschiffe in-
nerhalb eines Zeitraums von acht Jahren nach
ihrer Anschaffung oder Herstellung nicht ver-
äußert werden; für Anteile an einem Handels-
schiff gilt dies entsprechend.Die Sätze 1 bis 5
und Satz 7 gelten für Schiffe, die der Seefischerei
dienen, entsprechend. Für Luftfahrzeuge, die zur
gewerbsmäßigen Beförderung von Personen
oder Sachen im internationalen Luftverkehr
oder zur Verwendung zu sonstigengewerbli-
chenZweckenim Ausland bestimmtsind,gelten
die Sätze1bis 4und Satz7mitderMaßgabeent-
sprechend, daß an die Stelle der Eintragung in
ein inländisches Seeschiffsregisterdie Eintra-
gung in die deutsche Luftfahrzeugrolle, an die
StelledesHöchstsatzesvon 40vomHundert ein
Höchstsatz von 30 vom Hundert und bei der
Vorschrift des Satzes7 an die Stelle des Zeit-
raums von acht Jahren ein Zeitraum von sechs
Jahren treten;

x) über erhöhte Absetzungen bei Herstellungsko-
sten für Modernisierungs- und Instandsetzungs-
maßnahmen im Sinne des $ 39 e des Bundesbau-
gesetzesund für Maßnahmen im Sinne des$43
Abs.3 Satz 2 des Städtebauförderungsgesetzes,
die für Gebäudein einemförmlich festgelegten
Sanierungsgebiet oder städtebaulichen Ent-
wicklungsbereich aufgewendet worden sind.
Die erhöhten Absetzungen dürfen jährlich 10
vom Hundert der Aufwendungen nicht über-
steigen;
über erhöhte Absetzungen für Herstellungsko-
sten an Gebäuden, die nach den jeweiligen lan-
desrechtlichen Vorschriften Baudenkmäler
sind, soweit die Aufwendungen nach Art und
Umfang zur Erhaltung des Gebäudes als Bau-
denkmal und zu seiner sinnvollen Nutzung er-
forderlich sind. Die Denkmaleigenschaft des Ge-
bäudes und die Voraussetzung, daß die Aufwen-
dungen nach Art und Umfang zur Erhaltung des
Gebäudesals Baudenkmalund zu seiner sinn-
vollen Nutzung erforderlich sind, sind durch
eine Bescheinigungder nach Landesrecht zu-
ständigen oder von der Landesregierung be-
stimmten Stelle nachzuweisen. Die erhöhten
Absetzungen dürfen jährlich 10vom Hundert
der Aufwendungen nicht übersteigen;

3. die in $3 Nr.52,$4a Abs.1 Nr. 1,87 Abs.2, 810
Abs.6, 822 Nr.1 Buchstabea, $25a Abs.3, $29
Abs.1 und 2,831 Abs.2,$34c Abs.6, $46 Abs.5
und $50a Abs. 6 vorgesehenen Rechtsverordnun-
genzu erlassen.

—_y

(2) Die Bundesregierungwird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen, nach de-
nen die Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen
und erhöhtenAbsetzungensowie die Bemessungder

Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträ-
gen ganz oder teilweise ausgeschlossen werden kön-
nen, wenn eine Störung des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichts eingetreten ist oder sich abzeichnet,
die erhebliche Preissteigerungen mit sich gebracht hat
oder erwarten läßt, insbesondere, wenn die Inlands-
nachfrage nach Investitionsgütern oder Bauleistungen
das Angebot wesentlich übersteigt.Die Inanspruch-
nahme von Sonderabschreibungen und erhöhten Ab-
setzungensowie die Bemessungder Absetzung für
Abnutzung in fallendenJahresbeträgendarf nur aus-
geschlossenwerden
1. für beweglicheWirtschaftsgüter,die innerhalb ei-

nes jeweils festzusetzendenZeitraums,der frühe-
stens mit dem Tage beginnt, an dem die Bundesre-
gierung ihren Beschlußüber die Verordnung be-
kanntgibt, und der ein Jahr nicht übersteigen darf,
angeschafft oder hergestellt werden. Für bewegli-
che Wirtschaftsgüter, die vor Beginn dieses Zeit-
raumsbestelltund angezahltworden sindodermit
deren Herstellung vor Beginn dieses Zeitraums an-
gefangenworden ist, darf jedoch die Inanspruch-
nahme von Sonderabschreibungenund erhöhten
Absetzungen sowie die Bemessung der Absetzung
für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgennicht
ausgeschlossenwerden;

2. für beweglicheWirtschaftsgüterund für Gebäude,
die in demin Nummer 1bezeichnetenZeitraumbe-
stellt werden oder mit deren Herstellung in diesem
Zeitraumbegonnenwird. Als Beginnder Herstel-
lung gilt bei Gebäudender Zeitpunkt, in demder
Antrag auf Baugenehmigunggestelltwird.

Rechtsverordnungenauf Grund dieserErmächtigung
bedürfen der Zustimmungdes Bundestagesund des
Bundesrates.Die Zustimmunggilt als erteilt,wennder
Bundesratnicht binnen drei Wochen, der Bundestag
nicht binnen vier Wochen nach Eingang der Vorlage
der Bundesregierungdie Zustimmungverweigerthat.

(3) Die Bundesregierungwird ermächtigt, durch
Rechtsverordnungmit Zustimmungdes Bundesrates
Vorschriften zu erlassen, nach denen die Einkommen-
steuereinschließlich des Steuerabzugsvom Arbeits-
lohn, des Steuerabzugsvom Kapitalertrag und des
Steuerabzugsbei beschränktSteuerpflichtigen
1. um höchstens 10 vom Hundert herabgesetzt wer-

den kann. Der Zeitraum, für den die Herabsetzung
gilt, darf ein Jahr nicht übersteigen; er soll sich mit
dem Kalenderjahr decken.Voraussetzungist, daß
eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichge-
wichtseingetretenist odersich abzeichnet,die eine
nachhaltige Verringerung der Umsätze oder der
Beschäftigungzur Folge hatte oder erwarten läßt,
insbesonderebei einemerheblichenRückgangder
NachfragenachInvestitionsgüternund Bauleistun-
gen oder Verbrauchsgütern;

2. um höchstens 10 vom Hundert erhöht werden
kann. Der Zeitraum, für den die Erhöhung gilt, darf
ein Jahr nicht übersteigen; er soll sich mit dem Ka-
lenderjahrdecken.Voraussetzungist,daßeineStö-
rung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts
eingetreten ist oder sich abzeichnet, die erhebliche .
Preissteigerungen mit sich gebracht hat oder er-
warten läßt, insbesondere, wenn die Nach-



frage nach Investitionsgüternund Bauleistungen
oder Verbrauchsgütern das Angebot wesentlich
übersteigt.

Rechtsverordnungenauf Grund dieserErmächtigung
bedürfender ZustimmungdesBundestages.
(4)Der Bundesministerder Finanzenwird ermäch-

tigt,
1. im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehör-

den der Länder die Vordrucke für
a) den in$4 Abs.5 Nr.2 vorgesehenenNachweis,
b) die in $36b Abs. 2 vorgeseheneBescheinigung,
c) diein$39a Abs. 2und $ 42 Abs. 2 vorgesehenen

Anträge,
d) die Lohnsteueranmeldung ($ 41a Abs. 1), die

Lohnsteuerbescheinigung($41b Abs. 1 Satz 3),
den Lohnzettel ($ 41b Abs. 2),

e) die Anmeldung der Kapitalertragsteuer($45a
Abs. 1)

und die Muster des Antrags auf Vergütung von
Körperschaftsteuer ($36 b Abs. 3),der Lohnsteuer-
karte ($39) und der in $45a Abs. 2 und 3 vorgese-
henen Bescheinigungen zu bestimmen;

2. den Wortlaut diesesGesetzesund der zu diesem
GesetzerlassenenRechtsverordnungenin der je-
weils geltenden Fassung mit neuem Datum, unter
neuer Überschrift und in neuer Paragraphenfolge
bekanntzumachenund dabei Unstimmigkeitenim

“ Wortlaut zu beseitigen.
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Einkommensteuer als Maßstabsteuer

Für Steuern, die nach der veranlagten Einkommen-
steuer oder nach der Lohnsteuer bemessenwerden,
gilt als Maßstabsteuerdie festgesetzteEinkommen-
steuer oder die Jahreslohnsteuer nach Abzug von 600
DeutscheMark für dasersteKind, 960DeutscheMark
für das zweite Kind und 1800Deutsche Mark für jedes
weitereKind desSteuerpflichtigen($32Abs. 4 bis 7).
Bei Ehegatten, die nach den 8$26,26 a getrennt zur Ein-
kommensteuerveranlagt werden oder bei denendie
Lohnsteuer nach der Steuerklasse IV erhoben wird,
wird der AbzugsbetragnachSatz 1bei jedemEhegat-
ten je zur Hälfte berücksichtigt.

8 52
Schlußvorschriiten

(1)Die vorstehendeFassungdiesesGesetzesist,so-
weit in den folgendenAbsätzen nichts anderes be-
stimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum
1979anzuwenden.Beim Steuerabzugvom Arbeits-
lohn gilt Satz 1mit der Maßgabe,daßdie vorstehende
Fassungerstmalsauf den laufendenArbeitslohn an-
zuwenden ist, der für einen nach dem 31. Dezember
1978endendenLohnzahlungszeitraumgezahlt wird,
und auf sonstigeBezüge,die nach dem31.Dezember
1978zufließen.Bei der Anrechnung oder Vergütung
von Körperschaftsteuersowie bei der Erhebung,An-
rechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer ist
die vorstehendeFassungerstmalsauf Einnahmenan-
zuwenden, die nach dem 31. Dezember 1978 zuflie-
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Ben. Beruhen die Einnahmen auf einem den gesell-
schaftsrechtlichenVorschriften entsprechendenGe-
winnverteilungsbeschluß,gilt Satz3mit der Maßgabe,
daßdievorstehendeFassungerstmalsanzuwendenist,
soweit sich der Beschluß auf die Gewinnverteilung für
ein Wirtschaftsjahr bezieht,das nachdem31.Dezem-
ber 1978abgelaufenist.
(2)$ 3 Nr. 1 Buchstabeb ist erstmalsfür Kinderzu-

schüsse anzuwenden, die für Bezugszeiten nach dem

(2a) $3 Nr. 62 Satz 4 ist erstmals auf Beiträge anzu-
wenden, die für einen nach dem 31.Dezember 1977en-
dendenLohnzahlungszeitraumgeleistetwerden.
(3) 8 4 Abs. 1 Satz 5 des Einkommensteuergesetzes

1969(BGBl.IS. 2265)ist bei Grund und Boden,der zu
einemland- und forstwirtschaftlichenBetriebsvermö-
gen gehört,letztmals für Wirtschaftsjahre anzuwen-
den,die vor dem1.Juli 1970enden.Entstehtdurch die
Veräußerung oder Entnahme von Grund und Boden,
der zum Anlagevermögeneines land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebs gehört, ein Gewinn, so ist dieser
nicht zu berücksichtigen,wenn der Grund und Boden
vor dem 1.Juli 1970veräußert oder entnommen wor-
den ist oder wenn bei einer Veräußerung nach dem
30.Juni 1970die Veräußerung auf einem vor dem
1.Juli 1970rechtswirksamabgeschlossenenobligato-
rischen Vertrag oder gleichstehendenRechtsaktbe-
ruht.Die Sätze1und 2geltenentsprechendfür Grund
und Boden, der zu einem der selbständigen Arbeit die-
nendenVermögen oder der - bei Gewinnermittlung
nach $ 4 - zu einem gewerblichen Betriebsvermögen
gehört,mit der Maßgabe,daßan die Stelledes30.Juni
1970der 14.August 1971und an die Stelledes 1.Juli
1970der 15.August 1971tritt.
(4)$ 4 Abs. 3 Satz 4 ist für Grund und Boden des An-

lagevermögens erstmals anzuwenden, soweit der
Grund und Boden
1. zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebs-

vermögen gehört, für Wirtschaftsjahre, die nach
dem 30. Juni 1970 enden,

2. zu einemgewerblichenBetriebsvermögenoder zu
einemder selbständigenArbeit dienendenVermö-
gen gehört, für Wirtschaftsjahre, die nach dem
31.Dezember1970enden.

Absatz 3 Satz2und 3 ist sinngemäßanzuwenden.Für
andere nicht abnutzbareWirtschaftsgüter des Anla-
gevermögens ist$4 Abs. 3 Satz 4erstmals anzuwenden
für Wirtschaftsjahre,die nachdem31.Dezember1970
enden;dies gilt nicht, soweit die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten vor dem 1. Januar 1971 als Be-
triebsausgabenabgesetztworden sind.
(5)86.a ist erstmals für das erste oder für das zweite

Wirtschaftsjahr anzuwenden,das nach dem 21.De-
zember 1974endet. Indem Wirtschaftsjahr, in dem die
Vorschrift des$6a erstmalsangewendetwird (Über-
gangsjahr), trittin$6a Abs. 4 Satz 1beieiner Pensions-
verpflichtung, die bereits am Schluß des dem Über-
gangsjahr vorangehenden Wirtschaftsjahrs bestanden
hat, an die Stelle des Teilwerts der Pensionsverpflich-
tung am Schluß des vorangegangenenWirtschafts-
jahrs der Höchstbetrag der Pensionsrückstellung,
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der für diesen Stichtag nach $ 6a des Einkommen-
steuergesetzes 1971 (BGBl. IS. 1881)ohne Berücksich-
tigung von Rückstellungsfehlbeträgen zulässig ist. So-
weit bei der Bildung einer Pensionsrückstellungnach
anderenGesetzenein niedrigerer Rechnungszinsfuß
als 5,5vomHundert zugrundegelegtwerdenkann,ist
dies letztmalig für das letztevor demÜbergangsjahr
endendeWirtschaftsjahr zulässig.Eine amSchlußdes
letzten vor dem Übergangsjahr endenden Wirtschafts-
jahrs vorhandene Pensionsrückstellung ist am Schluß
des Übergangsjahrsaufzulösen,soweit sie für diesen
Stichtagnichtmehr zulässigist.Die sichbeieinemBe-
trieb für das ÜbergangsjahrinsgesamtergebendeEr-
höhung oder Auflösung der Pensionsrückstellung
kann auf das Übergangsjahrund die vier folgenden
Wirtschaftsjahre verteilt werden; dabei ist bis zur vol-
len Verteilung jedemdieserWirtschaftsjahreminde-
stens ein Fünftel des Verteilungsbetrags zuzurechnen.
$6a Abs. 4 Satz 2 zweiter Halbsatz und Satz3 ist für
das Übergangsjahr nicht anzuwenden. $6a Abs.1
Nr. 3 ist bei Pensionszusagen,die vor dem1. Januar
1975 erteilt worden sind, mit der Maßgabe anzuwen-
den,daß die Schriftform spätestensam 31.Dezember
1975nachgeholtsein muß.

(6)$6b Abs. 1 Nr.3und $86c Abs. I Nr. 1 sind erst-
mals anzuwenden, wenn der Grund und Boden, der zu
einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermö-
gengehört,nachdem30.Juni 1970veräußertworden
ist, es sei denn, die Veräußerung beruht auf einem vor
dem1.Juli 1970rechtswirksamabgeschlossenenobli-
gatorischenVertrag oder gleichstehendenRechtsakt.
Satz 1 gilt entsprechend für Grund und Boden, der zu
einemder selbständigenArbeit dienendenVermögen
oder der - bei Gewinnermittlung nach $ 4 - zu einem
gewerblichenBetriebsvermögengehört,mit der Maß-
gabe,daß an die Stelle des 30. Juni 1970der 14.August
1971und an die Stelledes 1.Juli 1970der 15.August
1971tritt.

(7) 8 7 Abs. 2 Satz 2 ist erstmalsbei beweglichen
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens anzuwen-
den,die nach dem 31.August 1977angeschafftoder
hergestelltwordensind.BeibeweglichenWirtschafts-
gütern des Anlagevermögens, die vor dem 1.Septem-
ber 1977angeschafftoder hergestellt worden sind,
sind $7 Abs. 2 Satz 2 und $52 Abs. 8 und 9 des Einkom-
mensteuergesetzes1975(BGBl. 1974IS. 2165)weiter
anzuwenden.

(8)8 7 Abs. 5 ist erstmals bei Gebäuden anzuwenden,
die nach dem 31.Dezember 1978 hergestellt worden
sind. Bei Gebäuden, die vor dem 1. Januar 1979 und
nach dem 31. August 1977hergestellt worden sind, ist
87 Abs. 5desEinkommensteuergesetzes1977(BGBl.I
S.2365),bei Gebäuden,die vor dem1.September1977
hergestellt worden sind, ist $7 Abs. 5 des Einkommen-
steuergesetzes 1975(BGBl. 197415. 2165) weiter anzu-
wenden.

(98 7a isterstmalsbeiWirtschaftsgüternanzuwen-
den, die nach dem 31.Dezember 1974angeschafft oder
hergestellt worden sind, sowie bei nachträglichen
Herstellungsarbeiten,dienachdem31.Dezember1974
abgeschlossenworden sind.

(10)8 7b ist erstmals bei Einfamilienhäusern, Zwei-
familienhäusern oder Eigentumswohnungenanzu-
wenden,die nach dem31.Dezember1976hergestellt
oder durch nach dem31.Dezember1976rechtswirk-
sam abgeschlossenenobligatorischen Vertrag oder
gleichstehendenRechtsaktangeschafftworden sind;
dabei ist $7b Abs.5 Sätze4 und 5 nur anzuwenden,
wenndasErstobjektdemSteuerpflichtigennochnach
dem31.Dezember1976zuzurechnenist.Bei vor dem
1.Januar 1977hergestellten oder durch vor dem 1.Ja-
nuar 1977rechtswirksamabgeschlossenenobligatori-
schenVertrag oder gleichstehendenRechtsaktange-
schafften Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern
oder Eigentumswohnungen ist 8 7b in der vor dem 1.
Januar 1977geltendenFassungweiter anzuwenden.
Die Sätze1und 2 geltenentsprechendbei Ausbauten
und Erweiterungenan einemEinfamilienhaus,Zwei-
familienhausoder an einer Eigentumswohnung.
(11) $ 7f ist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzu-

wenden, die nach dem 31.Dezember 1976angeschafft
oder hergestelltworden sind.
(11a)$ 9 Abs. 1Nr.5 ist erstmalsfür denVeranla-

gungszeitraum1978anzuwenden.
(12)$ 10Abs. I Nr. 3 Satz3 ist erstmalsauf Beiträge

an Bausparkassenanzuwenden,die auf Grund von
nachdem8.März 1960abgeschlossenenVerträgenge-
leistetwerden.
(13)8 10Abs. 3 Nr. 1letzter Satz Buchstabebist letzt-

mals für den Veranlagungszeitraum1981anzuwen-
den.
(14)8 10Abs. 3 Nr. 2 Satz 1 ist erstmals für den Ver-

anlagungszeitraum1980anzuwenden.Für denVeran-
lagungszeitraum1979ist $ 10Abs.3 Nr. 2 Satz 1 des
Einkommensteuergesetzes1977(BGBl.1S.2365)weiter
anzuwenden. $ 10 Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 Buchstabe b Dop-
pelbuchstabe bb ist erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 1978anzuwenden.
(15)$10Abs. 6Nr. 1gilt entsprechendbeiVersiche-

rungen auf den Erlebens- oder Todesfall gegenEin-
malbeitrag, wenn dieser nach $ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buch-
stabe b des Finkommensteuergesetzes in den vor dem
1.Januar 1979geltendenFassungenals Sonderausga-
be abgezogenworden ist.
(16)$ 10 Abs. 6 Nr. 2 gilt entsprechend bei Bauspar-

verträgen, wenn die Beiträge nach 8 10Abs. 1Nr. 3des
Einkommensteuergesetzesin den vor dem 1.Januar
1979geltendenFassungenals Sonderausgabenabge-
zogenworden sind.
(17)Auf Vermögensteuer, die für Kalenderjahre vor

dem 1.Januar 1975 festgesetzt worden ist, ist $ 10
Abs. 1Nr.5 desEinkommensteuergesetzesin der vor
dem 1.Januar 1975geltendenFassunganzuwenden.
(18)8 10c Abs. 4 ist letztmals für den Veranlagungs-

zeitraum 1981 anzuwenden.

(19)8 13Abs. 3 ist letztmalsfür den Veranlagungs-
zeitraum 1978 anzuwenden. °
(20) 8 14a Abs. 1, 4 und 5 ist erstmals für Veräuße-

rungenanzuwenden,die nachdem31.Dezember1973



vorgenommenworden sind. Für Veräußerungen,die
vor dem 1.Januar 1974vorgenommen worden sind, ist
$ 14a Abs. I und 4 in der vor dem 1.Januar 1974 gel-
tenden Fassung anzuwenden.

(21)8 20 Abs. 1Nr.6 ist erstmals für nach dem 31.De-
zember1974zugeflosseneZinsenausVersicherungs-
verträgen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1973abgeschlossenworden sind.
(22) $ 22 Nr. 4 findet erstmals auf Leistungen An-

wendung, die auf Grund des Abgeordnetengesetzes
gezahltwerden.Für die LeistungenaufGrund der ent-
sprechendenGesetzeder Länder wird der Zeitpunkt
der Anwendung durch Landesgesetzbestimmt.
(23) 833 a Abs.1 und $41 Abs.1 Nr. 5 sowie Abs. 2

Satz1 des Einkommensteuergesetzes1953 (BGBl.I
S.1355) gelten auch weiterhin mit der Maßgabe, daß

1. die Vorschriften bei einem Steuerpflichtigen je-
weils nur für dasKalenderjahr, in dembei ihm die
Voraussetzungenfür die GewährungeinesFreibe-
trags eingetreten sind, und für die beiden folgenden
Kalenderjahre anzuwenden sind und °

2. der Freibetrag
a) bei Steuerpflichtigen, bei denen $ 32a Abs, 5

oder 6 anzuwenden ist oder denen der Freibe-
trag nach $ 32 Abs. 3 Nr. 1 zusteht,
720DeutscheMark,

b) bei Steuerpflichtigen,die Kinder haben,
840 DeutscheMark zuzüglich je 60 Deutsche
Mark für dasdritte und jedesweitereKind und

c) bei anderenSteuerpflichtigen
540DeutscheMark

beträgt.
Für ein Kalenderjahr,für dasderSteuerpflichtigeeine
Steuerermäßigung nach $ 33 für Aufwendungen zur
Wiederbeschaffungvon Hausrat und Kleidung bean-
tragt,wird ein Freibetragnicht gewährt.

(24)$ 33a Abs. 2 Satz 1 ist erstmalsfür den Veran-
lagungszeitraum 1978 anzuwenden.

(25)$ 33 a Abs. 3 ist erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 1980 anzuwenden.

(26)$43 Abs.1 Nr.4, $43a Abs.I Nr.1 und 849
Abs. 1 Nr.5 sind erstmals auf nach dem 31.Dezember
1974zugeflossene Zinsen ausVersicherungsverträgen
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1973 abge-
schlossen worden sind.

(27)845a Abs.2 und 3 ist mit der Maßgabe anzu-
wenden,daß in BescheinigungenüberKapitalerträge
im Sinne des$ 43 Abs. 1 Nr. 1,dieinden Kalenderjah-
ren 1977bis 1979erteiltwerden,zusätzlichdieZeitan-
zugebenist,für welchedie Kapitalerträgegezahltwor-
den sind. Ist nach $45a Abs.4 eine Bescheinigung
über die Kapitalerträgenicht zu erteilen,weil die Er-
stattungder Kapitalertragsteuervon einemVertreter
desGläubigersbeantragtwird, so ist in Anträgen,die
in den Kalenderjahren 1977bis 1979gestelltwerden,
zusätzlichdie Zeit anzugeben,für welchedieKapital-
erträgegezahltworden sind.
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(28) $ 55 ist erstmals anzuwenden

1. beider Gewinnermittlungnach$4Abs. 1für Wirt-
schaftsjahre, die nach dem 30. Juni 1970 enden,

2. bei der Gewinnermittlung nach $ 4 Abs. 3 auf Ver-
äußerungenoder Entnahmen
a) nach dem 30.Juni 1970,wenn der Grund und Bo-

denzumAnlagevermögeneinesland- und forst-
wirtschaftlichen Betriebsvermögens,

b) nachdem14.August 1971,wennderGrund und
Boden zum Anlagevermögen eines gewerbli-
chenBetriebsvermögensodereinesderselbstän-
digen Arbeit dienendenVermögens

gehörte,esseidenn,dieVeräußerungberuhtaufei-
nem vor dem jeweiligen Stichtag rechtswirksam
abgeschlossenen obligatorischen Vertrag oder
gleichstehenden Rechtsakt.

8 52a
(weggefallen)

8 53
Schlußvorschriften

(Sondervorschriften zu einkommensteuerrechtlichen
Entlastungen für ein Kind, das bei dem anderen

Elternteil zu berücksichtigenist)
(1)$10 Abs.3 Nr.1 letzter Satz,$10c Abs.4, 833

Abs.3, $33b Abs.5 Satz2 sind bei Steuerfestsetzun-
gen für die Kalenderjahre 1975bis 1978und $33a
Abs. 2Satz3sowie Satz6 in Verbindung mit Satz3bei
Steuerfestsetzungenfür die Kalenderjahre 1977und
1978 anzuwenden, soweit sich diese Vorschriften je-
weils zugunstendesSteuerpflichtigenauswirken.Am
3.Dezember 1978noch nicht bestandskräftigeoder
unterdemVorbehalt der Nachprüfung stehendeSteu-
erfestsetzungensind auf Antrag entsprechendzu än-
dern.Nachdem8.Juni 1977bestandskräftiggeworde-
ne Steuerbescheidesind entsprechendSatz 1 zu än-
dern,wenn der Steuerpflichtigeinnerhalb einer Frist
von sechsMonaten nach Verkündung des Steuerän-
derungsgesetzes1979vom30.November 1978(BGBl.I
S.1849)beimFinanzamtschriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift die Anwendung der in Satz 1
bezeichnetenVorschriften beantragt.
(2)$33a Abs.2 ist bei Steuerfestsetzungenfür die

Kalenderjahre 1975und 1976in der folgendenFas-
sunganzuwenden,soweitsichdieseVorschrift zugun-
stendesSteuerpflichtigenauswirkt:
Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendungen
für die auswärtigeUnterbringungeinesin der Berufs-
ausbildung befindlichen Kindes, für daser Anspruch
auf Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz
oderaufandere Leistungenfür Kinder ($8Abs. 1Bun-
deskindergeldgesetz)hat,so wird auf Antrag ein Be-
trag von 1200 DeutscheMark im Kalenderjahr vom
Gesamtbetragder Einkünfteabgezogen.Ehegatten,bei
denendie Voraussetzungendes$26Abs. 1Satz 1vor-
liegen,erhaltenfür dasselbeKind denBetragvon 1200
DeutscheMark nur einmal.Werden die Aufwendun-
genin Fällen,in denenbeidemunbeschränkteinkom-
mensteuerpflichtigenElternpaar die Voraussetzun-
gen des $ 26 Abs. 1 Satz 1 nicht vorliegen, auch von
dem anderen Elternteil getragen, so wird bei jedem
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Elternteil ein Betragvon 600DeutscheMark im Ka-
"lenderjahr abgezogen. Hat nachweislich der andere
Elternteil allein die Aufwendungen getragen,sowird
bei ihm der Betrag von 1 200 Deutsche Mark abgezo-
gen.Die Sätze3 und 4 sind auf die Fälle entsprechend
anzuwenden, in denen für ein Kind ein anderer
Steuerpflichtigerals ein gegenüberdem Kind unter-
haltspflichtiger Elternteil Anspruch auf Kindergeld
nach dem Bundeskindergeldgesetz oder auf andere
Leistungenfür Kinder ($8Abs. 1Bundeskindergeldge-
setz) hat.
Absatz 1Sätze2 und 3 gilt entsprechend.

853a
Schlußvorschriften

(Sondervorschriften für die Berücksichtigung
von zwangsläufig entstandenen Kosten

für eine Hausgehilfin oder Haushaltshilfe)
An Stelle des 8 33a Abs. 3 Nr. 2 in den vor 1980gel-

tenden Fassungen sind bei Steuerfestsetzungen für
Kalenderjahre vor 1980folgendeVorschriften anzu-
wenden:
(1)ErwachseneinemSteuerpflichtigenzwangsläufig

Aufwendungen durch die Beschäftigung einer Haus-
gehilfin, so wird auf Antrag die Einkommensteuer da-
durch ermäßigt, daß die Aufwendungen, höchstens je-
doch ein Betragvon 1200DeutscheMark im Kalen-
derjahr vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen
werden, wenn zum Haushalt des Steuerpflichtigen
mindestensein Kind gehört,das das 18.Lebensjahr
noch nicht vollendet hat. Ehegatten, bei denen die Vor-
aussetzungen des $ 26 Abs. 1Satz 1vorliegen, erhalten
denBetragvon 1200DeutscheMark nur einmal.Wird
statt einer Hausgehilfin stundenweise eine Haushalts-
hilfe beschäftigt,so tritt an die Stelle desBetragsvon
1200 DeutscheMark ein Betrag von 600 Deutsche
Mark.

(2) Voraussetzung ist, daß die Steuerfestsetzungen
am3.Dezember1978noch nicht bestandskräftigsind
oder unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stehen.
Nach dem 11.Oktober 1977bestandskräftig geworde-
neSteuerbescheidesind entsprechenddenvorstehen-
den Vorschriften zu ändern, wenn der Steuerpflichtige
innerhalb einer Frist von sechsMonaten nach Ver-
kündung des Steueränderungsgesetzes 1979 vom
30.November 1978(BGBl.I 5.1849)beim Finanzamt
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift die
Anwendung der in Absatz 1bezeichnetenVorschrif-
ten beantragt.

8 54
Schlußvorschriften

(Sondervorschriften für Wohngebäude,
bei denender Antrag auf Baugenehmigung

nach dem 9. Oktober 1962
und vor dem 1. Januar 1965 gestellt worden ist)
(1) Bei Eigenheimen, Eigensiedlungen und eigenge-

nutzten Eigentumswohnungen, bei denen der Antrag
auf Baugenehmigungnach dem9.Oktober 1962und
vor dem1.Januar 1965gestelltworden ist und die zu
mehr als 662/3 vom Hundert Wohnzwecken dienen,
können abweichend von $7 im Jahr der Fertigstellung
und in demdarauffolgendenJahr auf Antrag jeweils

bis zu 7,5vomHundert der Herstellungskostenabge-
setztwerden.Ferner können in den darauffolgenden
acht Jahren an Stelle der nach $7 zubemessenden Ab-
setzungfür Abnutzung jeweils bis zu 4 vomHundert
der Herstellungskostenabgesetztwerden.Nach Ab-
lauf dieser acht Jahre sind als Absetzung für Abnut-
zung bis zur vollen Absetzung jährlich 25 vom Hun-
dert des Restwerts abzuziehen; $ 7 Abs. 4 Satz 2 gilt
entsprechend. Die Sätze 1 bis 3 sind auf den Teil der
Herstellungskosten, der 120000 Deutsche Mark über-
steigt,nicht anzuwenden.
(2) Bei Kaufeigenheimen, Trägerkleinsiedlungen

und Kaufeigentumswohnungensind die Vorschriften
desAbsatzes 1mit der Maßgabeentsprechendanzu-
wenden,daßdie erhöhtenAbsetzungenbis zur Höhe
von 7,5 vom Hundert der Herstellungskosten vom
Bauherrn, im übrigen vom Ersterwerber in Anspruch
genommen werden können. Für den Ersterwerber tre-
tenan die Stelleder Herstellungskostendie Anschaf-
fungskosten und an die Stelle des Jahres der Fertig-
stellung das Jahr des Ersterwerbs.

(3)Bei Gebäuden und Eigentumswohnungen im Sin-
nedesAbsatzes1kann der Bauherr innerhalbder er-
stendrei Jahre nicht ausgenutzteerhöhteAbsetzun-
gen bis zum Ende des vierten Jahres nachholen. Dabei
können nachträgliche Herstellungskostenvom Jahr
ihrer Entstehung an bei der Bemessung der erhöhten
Absetzungensoberücksichtigtwerden,als wären sie
bereitsim Jahr der Fertigstellungentstanden.Im Jahr
der Fertigstellungund den beiden folgendenJahren
müssenjedochmindestensdie Absetzungenfür Ab-
nutzung nach $7 vorgenommenwerden.Die Sätze 1
bis 3 gelten für den Ersterwerber im Sinne des Absat-
zes2mit der Maßgabeentsprechend,daßdieserauch
dievomBauherrnnichtausgenutztenerhöhtenAbset-
zungen nachholen kann.

(4) Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 sind
zumGebäudegehörendeGaragenohneRücksicht auf
ihre tatsächliche Nutzung als Wohnzwecken dienend
zu behandeln, soweit in ihnen nicht mehr als ein Per-
sonenkraftwagenfür jedein demGebäudebefindliche
Wohnung untergestelltwerden kann. Räume für die
Unterstellung weiterer Kraftwagen sind stets als nicht
Wohnzwecken dienend zu behandeln.
(5) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 4 gelten nur

für Gebäudeund Eigentumswohnungen,die im Bun-
desgebietausschließlich Berlin (West)errichtet wor-
den sind.
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Schlußvorschriften

(Sondervorschriften für die Gewinnermittlung nach $4
oder nach Durchschnittsätzen bei vor dem 1. Juli 1970

angeschafitem Grund und Boden)
(1)Bei Steuerpflichtigen, deren Gewinn für das Wirt-

schaftsjahr, in das der 30.Juni 1970fällt, nicht nach $5
zu ermittelnist,gilt bei Grund und Boden,dermit Ab-
lauf des30.Juni 1970zu ihrem Anlagevermögenge-
hört hat,als Anschaffungs- oder Herstellungskosten
($4 Abs. 3 Satz 4 und $6 Abs. 1Nr. 2 Satz 1)das Zwei-
fachedesnach den Absätzen 2 bis 4 zu ermittelnden
Ausgangsbetrags.



(2)Bei der Ermittlung des Ausgangsbetrags des zum
land- und forstwirtschaftlichenVermögen($33Abs. 1
Satz 1 Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.Dezember 1965- BGBL IS. 1861_, ZU-
letzt geändertdurch das Bewertungsänderungsgesetz
1971vom 27.Juli 1971- BGBLIS. 1157)gehörenden
Grund und Bodens ist seine Zuordnung zu den Nut-
zungen und Wirtschaftsgütern ($ 34 Abs. 2 Bewer-
tungsgesetz)am1. Juli 1970maßgebend;dabeisinddie
Hof- und Gebäudeflächen sowie die Hausgärten im
Sinnedes$40Abs. 3 desBewertungsgesetzesnicht in
die einzelne Nutzung einzubeziehen.Es sind anzu-
setzen:
1. Bei Flächen, die nach dem Bodenschätzungsgesetz

in der im Bundesgesetzblatt Teil II, Gliederungs-
nummer 610-8,veröffentlichten bereinigten Fas-
sung,zuletztgeändertdurchdie Finanzgerichtsord-
nung vom 6.Oktober 1965(BGBLIS, 1477),zu schät-
zensind,für jedeskatastermäßigabgegrenzteFlur-
stückder Betragin DeutscherMark, dersichergibt,
wenn die für das Flurstück am 1.Juli 1970im amt-
lichen Verzeichnis nach$2Abs. 2der Grundbuch-
ordnung (Liegenschaftskataster) ausgewiesene Er-
tragsmeßzahl vervierfacht wird. Abweichend von
Satz 1sind für Flächen der Nutzungsteile
a) Hopfen,Spargel,Gemüsebauund Obstbau

4,00 Deutsche Mark je Quadratmeter,
b) Blumen-und ZierpflanzenbausowieBaumschu-

len 5,00DeutscheMark je Quadratmeter
anzusetzen, wenn der Steuerpflichtige dem Finanz-
amt gegenüberbis zum 30.Juni 1972eine Erklä-
rung überdie Größe,Lageund Nutzung der betref-
tendenFlächen abgibt,

2. für Flächen der forstwirtschaftlichenNutzung je
Quadratmeter1,00DeutscheMark,

3. für FlächenderweinbaulichenNutzung derBetrag,
der sich unter Berücksichtigung der maßgebenden
Lagenvergleichszahl(Vergleichszahldereinzelnen
Weinbaulage, $ 39 Abs. 1 Satz 3 und 8 57 Bewer-
tungsgesetz),die für ausbauendeBetriebsweisemit
Faßweinerzeugung anzusetzen ist, aus der nachste-
hendenTabelle ergibt:

Ausgangsbetrag
Lagenvergleichszahl je Quadratmeter

in DM

bis 20 2,50
21 bis 30 3,50
31 bis 40 5,00
41 bis 50 7,00
$1 bis 60 8,00
61 bis 70 9,00
71 bis 100 10,00
über 100 12,50

4. für Flächendersonstigenland-und forstwirtschaft-
lichen Nutzung, auf die Nummer 1keine Anwen-
dung findet,je Quadratmeter 1,00DeutscheMark,

5. für Hofflächen, GebäudeflächenundHausgärten
im Sinnedes$40Abs. 3 desBewertungsgesetzesje
Quadratmeter 5,00 DeutscheMark,
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6. für Flächen des Geringstlandesje Quadratmeter
0,25 Deutsche Mark;

7. für Flächen des Abbaulandes je Quadratmeter 0,50
DeutscheMark,

8. für Flächen des Unlandes je Quadratmeter 0,10
Deutsche Mark.
(3) Lag am 1.Juli 1970kein Liegenschaftskataster

vor, indem Ertragsmeßzahlenausgewiesensind,so ist
der Ausgangsbetragin sinngemäßerAnwendung des
Absatzes2 Nr. 1Satz 1auf der Grundlageder durch-
schnittlichen Ertragsmeßzahl der landwirtschaftli-
chen Nutzung eines Betriebs zu ermitteln, die die
Grundlage für die Hauptfeststellung des Einheits-
werts auf den1. Januar 1964bildet. Absatz 2 Nr.1
Satz2 bleibt unberührt.
(4) Bei nicht zum land- und forstwirtschaftlichen

VermögengehörendenGrund und Bodenist als Aus-

1. Für unbebauteGrundstückeder auf den 1.Januar
1964festgestellteEinheitswert.Wird auf den 1.Ja-
nuar 1964kein Einheitswert festgestelltoder hat
sich der Bestand des Grundstücks nach dem 1.Ja-
nuar 1964undvor dem1.Juli 1970verändert,soist
der Wert maßgebend,der sich ergebenwürde,
wenn das Grundstück nach seinem Bestand vom
1.Juli 1970 und nach den Wertverhältnissen vom
1.Januar 1964 zu bewertenwäre;

2. für bebauteGrundstücke der Wert, der sich nach
Nummer 1 ergebenwürde, wenn das Grundstück
unbebautwäre. '
(5)Weist der Steuerpflichtige nach, daß der Teilwert

für Grund und Boden im Sinne des Absatzes 1 am
1.Juli 1970höher ist alsdasZweifachedesAusgangs-
betrags,so ist auf Antrag des Steuerpflichtigender
Teilwert als Anschaffungs- oderHerstellungskosten
anzusetzen.Der Antrag istbis zum31.Dezember1975
bei dem Finanzamt zu stellen,das für die Ermittlung
desGewinns ausdemBetriebzuständigist.Der Teil-
wert ist gesondert festzustellen.Vor dem1, Januar
1974braucht diese Feststellung nur zu erfolgen, wenn
ein berechtigtesInteressedesSteuerpflichtigengege-
ben ist. Die Vorschriften der Abgabenordnung und
der Finanzgerichtsordnungüber die gesonderteFest-
stellungvon Besteuerungsgrundlagengeltenentspre-
chend.
(6) Verluste, die bei der Veräußerung oder Entnah-

mevonGrund und BodenimSinnedesAbsatzes1ent-
stehen,dürfen bei der Ermittlung des Gewinns in
HöhedesBetragsnichtberücksichtigtwerden,umden
der Veräußerungspreisoder der an dessenStelletre-
tendeWert nach Abzug der Veräußerungskostenun-
ter dem Zweifachen des Ausgangsbetrags liegt. Ent-
sprechendesgilt bei Anwendung des$6 Abs. 1 Nr. 2
Satz2.

(7) Grund und Boden, der nach $4 Abs.1 Satz 5 des
Einkommensteuergesetzes 1969nicht anzusetzenwar,
ist wie eineEinlagezubehandeln;er ist dabeimit dem
nachAbsatz 1oder 5maßgebendenWert anzusetzen.

8 56
(weggefallen)
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Anlage 3
zu$4d Abs.1 EStG

Erreichtes Alter

(Jahre) an männliche| an weibliche
Leistungs- Leistungs-

empfänger mit empfänger mit
1 2 3

bis 26 11 17
27bis 29 12 17
30 13 17
3lbis 35 13 16
36 bis 39 14 16
40 bis 46 14 15
47 und 48 14 14
49bis 52 13 14
53bis 56 13 13
57und 58 13 12
59 und 60 12 12
61 bis 63 12 11
64 11 11
65bis 67 11. 10
6b 7 10 9
72bis 74 9 8
75bis 77 8 7
78 8 6
79bis 81 7 6
82 bis 84 6 5
85bis 87 5 4
88 4 4
89 und 90 4 3
9bis 93 3 3
94 3 2
95und älter 2 2
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Tag Inhalt Seite

5.12.77 Neufassung des Einkommensteuergesetzes ........22222ceeeeeereeneen ernennen nennen 2365
611-1

5.12.77 _ Neufassung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung.......:2222eeeeeeennnnens 2443
611-1-1

Hinweis auf andereVerkündungsblätter

Rechtsvorschriften der Europäischen Gemeinschaften .........222cseeeeeseeerseneeeneenn 2475

Auf Grund des $ 51 Abs. 4 Ziff. 2 des Einkom- 5.
mensteuergesetzes 1975in der Fassung der Bekannt-
machung vom 5. September 1974 (BGBl. I S. 2165;
1975I S. 422)wird nachstehendder Wortlaut des
Einkommensteuergesetzes in der jetzt geltenden
Fassung bekanntgemacht. Die Neufassung berück- 6.
sichtigt:
1. die Fassung der Bekanntmachung des Gesetzes

vom 5. September 1974 (BGBl. IS. 2165; 1975 I
S. 422), 7

2. den am 22. Dezember 1974 in Kraft getretenen
& 19 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieb-
lichen Altersversorgungvom 19.Dezember1974
(BGBl. IS. 3610),

3. den am 1. Januar 1975 in Kraft getretenen Ar- 8.
tikel 18 des Einführungsgesetzes zum Einkom-
mensteuerreformgesetz vom 21. Dezember 1974
(BGBl. 15. 3656),

4. den am 25. Dezember 1974 in Kraft getretenen 9
Artikel 1 des Gesetzes zur Förderung von In-
vestitionen und Beschäftigung vom 23. Dezem-
ber 1974(BGBl.IS. 3676),

den am 26. Februar 1975in Kraft getretenen Ar-
tikel 1 des Gesetzeszur Änderung des Einkom-
mensteuergesetzes und des Investitionszulagen-
gesetzes vom 21. Februar 1975(BGBl. IS. 525),

den am 31. Dezember 1975 in Kraft getretenen
Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Berlin-
förderungsgesetzes und anderer Gesetze vom
19.Dezember1975(BGBl.1S. 3157),

kel 6 Nr. 1 des Gesetzes zur Förderung von
Wohnungseigentum und Wohnbesitz im sozia-
len Wohnungsbau vom 23. März 1976 (BGBl. I
S. 737),
den am 25. April 1976 in Kraft getretenen Arti-
kel 1 des Gesetzeszur Änderung des Einkom-
mensteuergesetzes vom 20. April 1976 (BGBl. I
S. 1054),

tikel 2 $ 1 Nr. 23 des Gesetzes zur Änderung des
Bundesbaugesetzes vom 18.August 1976 (BGBl. I
S.2221),



den am 1. Januar 1977 in Kraft getretenen $ 25
des Gesetzes zur Förderung der Modernisierung
von Wohnungen vom 23. August 1976 (BGBl. I
S. 2429),
den am 8. September 1976 in Kraft getretenen
Artikel 2 des Körperschaftsteuerreformgesetzes
vom 31. August 1976(BGBl. IS. 2597),

tikel 9 des Einführungsgesetzes zur Abgaben-
ordnungvom 14.Dezember1976(BGBl.15. 3341;
19771S. 667),
den am 1. April 1977 in Kraft getretenen Arti-
kel II des Gesetzes zur Neuregelung der Rechts-
verhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bun-
destagesvom 18.Februar1977(BGBl.IS. 297),

den am 15. Juli 1977 in Kraft getretenen Arti-
kel 1 des Gesetzes über steuerliche Vergünsti-
gungen bei der Herstellung oder Anschaffung
bestimmter Wohngebäude vom 11. Juli 1977
(BGBL.IS. 1213),
den am 21. August 1977 in Kraft getretenen Ar-
tikel 3 des Gesetzes zur Änderung des Umsatz-
steuergesetzes, des Bundeskindergeldgesetzes,
des Einkommensteuergesetzes und anderer Ge-
setze vom 16. August 1977— Steueränderungs-
gesetz1977— StAndG 1977— (BGBl. IS. 1586)
und
den am 9. November 1977 in Kraft getretenen
Artikel 1 des Gesetzes zur Steuerentlastung und
Investitionsförderungvom 4. November. 1977
(BGBl.TS. 1965).
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Außergewöhnliche Belastungen
AußergewöhnlicheBelastungin besonderen
Fällen ......22eccuesseeeseneesnnennnnnen
Pauschbeträge für Körperbehinderte und
Hinterbliebene
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünf-
VEN .oonoenueeeeeneernennenneenee nennen
(weggefallen)
Steuersätzebei außerordentlichenEinkünf-
ten aus Forstwirtschaft ......22ecsreseren.

Steuerermäßigungen

1. Steuerermäßigung bei ausländischen
Einkünften
Steuerermäßigungbei ausländischenEin-
künften

2. Steuerermäßigung bei Belastung
mit Erbschaftsteuer
Steuerermäßigung bei Belastung mit Erb-
schaftsteuer

Sieuererhebung
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Pauschalierungder Lohnsteuer für Teil-
zeitbeschäftigte
Pauschalierung der Lohnsteuer bei be-
stimmtenZukunftsicherungsleistungen..
Aufzeichnungspflichten beim Lohnsteuer-
Abzug ....2.22eeeeerenenerner een een
Anmeldung und Abführung der Lohn-
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Abschluß des Lohnsteuerabzugs
Änderung des Lohnsteuerabzugs.......
Lohnsteuer-Jahresausgleich ...........-
Gemeinsamer Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich für Ehegatten
Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den
Arbeitgeber
Ortliche Zuständigkeit der Finanzämter
im Lohnsteuerverfahren ..............-
Haftung des Arbeitgebers .......2222..
Anrufungsauskunft ...srreeseeeeeeenene
Lohnsteuer-Außenprüfung

Steuerabzugvom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)
Kapitalerträgemit Steuerabzug........
Bemessung der Kapitalertragsteuer ....
Entrichtung der Kapitalertragsteuer in
den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 5
Und 7 ..22ceeeeeeeeeeeneenneeenenennen
Abstandnahmevom Steuerabzug ......
Erstattung der Kapitalertragsteuer .....
Erstattung von Kapitalertragsteuer an
bestimmte Körperschaften, Personenver-
einigungenund Vermögensmassen.....
Entrichtung der Kapitalertragsteuer in
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$ 38b
3 38c
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$ 39a

$ 39b
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8 39d
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$ 40a
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Anmeldung und Bescheinigung der Kapi-
talertragsteuer .....2cuueeeneenennnnnnn 8 45a
Entrichtung der Kapitalertragsteuer in
den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 8 ........ $ 45b

4. Veranlagung von Steuerpflichtigen mit
steuerabzugspflichtigen Einkünften
Veranlagung bei Bezug von Einkünften
aus nichtselbständigerArbeit ..........
Besondere Behandlung von Einkünften
aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe-
betrieb oder Kapitalvermögen im Sinne
des &$43Abs. INT.5 .......2.22cccc 0
(weggefallen)

$46

VI. Besteuerung nach dem Verbrauch
Besteuerungnach dem Verbrauch ........

VIN. Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger
Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte .....
Sondervorschriften für beschränkt Steuer-
pflichtige

I. Steuerpflicht

81

(1) Natürliche Personen, die im Inland einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt ha-
ben, sind unbeschränkt einkommensteuerpflichtig.
Zum Inland im Sinne dieses Gesetzes gehört auch
der der Bundesrepublik Deutschland zustehende
Anteil am Festlandsockel, soweit dort Naturschätze
des Meeresgrundes und des Meeresuntergrundes er-
forscht oder ausgebeutet werden.
(2) Unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind

auch deutsche Staatsangehörige, die
1. im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren ge-

wöhnlichen Aufenthalt haben und
2. zu einer inländischen juristischen Person des öf-

fentlichen Rechts in einem Dienstverhältnis ste-
hen und dafür Arbeitslohn aus einer inländischen
öffentlichen Kasse beziehen,

sowie zu ihrem Haushalt gehörende Angehörige,
die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, Dies
gilt nur für natürliche Personen, die in dem Staat, in
dem sie ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben, lediglich in einem der beschränk-
ten Einkommensteuerpflicht ähnlichen Umfang zu
einer Steuer vom Einkommen herangezogen wer-
den.
(3) Natürliche Personen, die im Inland weder

einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufent-
halt haben, sind vorbehaltlich des Absatzes 2 be-
schränkt einkommensteuerpflichtig, wenn sie inlän-
dische Einkünfte im Sinne des $ 49 haben.
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Steuerabzugbei beschränkt Steuerpflichti-
Gen .unceeeeeeereeeereeenenneenes enenne $ 50a

IX. Sonstige Vorschriften,
Ermächtigungs-und Schlußvorschriften
Prüfungsrecht .......222eeeeeeeeeneennennn $ 50b
Ermächtigung .....s2cneeeeeeeneeeennenn 8 51
Einkommensteuer als Maßstabsteuer ...... $ 5la
Schlußvorschriften ........2ce2ere ces 8 52
(weggefallen) .....22eeeneeceeeeeenen ern $ 52a
(weggefallen) .........2sseeeeeennennennn 8 53
Schlußvorschriften (Sondervorschriften für
Wohngebäude, bei denen der Antrag auf
Baugenehmigung nach dem 9. Oktober 1962
und vor dem1. Januar 1965gestellt wor-
den ist) ..2.eeccceeeseeeeeenneeenennen 8 54
Schlußvorschriften (Sondervorschriftenfür
die Gewinnermittlung nach $ 4 oder nach
Durchschnittsätzen bei vor dem 1. Juli 1970
angeschafftemGrund und Boden) ......... $ 55
Einkommensteuertarif .......ecerereeecee $ 56

II. Einkommen

1. SachlicheVoraussetzungen
für dieBesteuerung

$2
Umfang der Besteuerung, Begrifisbestimmungen
(1) Der Einkommensteuer unterliegen
. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
. Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
. Einkünfte aus selbständiger Arbeit,
. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,
. Einkünfte aus Kapitälvermögen,
. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,
. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22,SO»o@%N-

die der Steuerpflichtige. während seiner unbe-
schränktenEinkommensteuerpflichtoder als inlän-
dische Einkünfte während seiner beschränkten Ein-
kommensteuerpflicht erzielt. Zu ‚welcher Einkunfts-
art die Einkünfte im einzelnen Fall gehören, be-
stimmt sich nach den $$ 13bis 24.
(2) Einkünftesind

1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb
und selbständiger Arbeit der Gewinn ($$ 4 bis
?7e),

2. bei den anderen Einkunftsarten der Überschuß
der Einnahmen über die Werbungskosten ($$ 8
bis 9a).
(3) Die Summe der Einkünfte, vermindert um den

Altersentlastungsbetrag und den Ausbildungsplatz-
Abzugsbetrag,ist der Gesamtbetragder Einkünfte.
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(4) Der Gesamtbetrag der Einkünfte, vermindert
um die Sonderausgaben und die außergewöhnlichen
Belastungen, ist das Einkommen.
(5) Das Einkommen, vermindert um die Sonder-

freibeträge im Sinne des $ 32 Abs. 2 und 3, den
allgemeinen Tariffreibetrag nach $ 32 Abs. 8 und um
die sonstigen vom Einkommen abzuziehenden Be-
träge, ist das zu versteuernde Einkommen; dieses
bildet die Bemessungsgrundlage für die tarifliche
Einkommensteuer.
(6) Die tarifliche Einkommensteuer, vermindert

um die Steuerermäßigungen, ist die festzusetzende
Einkommensteuer,
(7) Die Einkommensteuer ist eine Jahressteuer.

Die Grundlagen für ihre Festsetzung sind jeweils
für ein Kalenderjahr zu ermitteln. Besteht die unbe-
schränkte oder beschränkte Einkommensteuer-
pflicht nicht jeweils während eines ganzen Kalen-
derjahrs, so tritt an die Stelle des Kalenderjahrs der
Zeitraum der jeweiligen Einkommensteuerpflicht.

2. Steuerfreie Einnahmen

$ 3
Steuerfrei sind
1. a) Leistungen aus einer Krankenversicherung

und aus der gesetzlichen Unfallversicherung,
b) Sachleistungen und Kinderzuschüsse aus den

gesetzlichen Rentenversicherungen ein-
schließlich der Sachleistungen nach dem Ge-
setz über eine Altershilfe für Landwirte so-
wie

c) Geldleistungen nach $&1240 der Reichsver-
sicherungsordnung, $ 17 des Angestellten-
versicherungsgesetzes, $ 39 des Reichs-
knappschaftsgesetzes und $ 7 des Gesetzes
über eine Altershilfe für Landwirte;

2. das Arbeitslosengeld, das Kurzarbeitergeld, das
Schlechtwettergeld, die Arbeitslosenhilfe und
das Unterhaltsgeld sowie die übrigen Leistun-
gen nach dem Arbeitsförderungsgesetz, soweit
sie Arbeitnehmern oder Arbeitsuchenden oder
zur Förderung der Ausbildung oder Fortbildung
der Empfänger gewährt werden;

3. Kapitalabfindungen auf Grund der gesetzlichen
Rentenversicherung der Arbeiter und der Ange-
stellten, aus der Knappschaftsversicherung und
auf Grund der Beamten-(Pensions-)Gesetze;

4. bei Angehörigen der Bundeswehr, des Bundes-
grenzschutzes, der Bereitschaftspolizei der Län-
der und der Vollzugspolizei der Länder und
Gemeinden und bei Vollzugsbeamten der Krimi-
nalpolizei des Bundes, der Länder und Gemein-
den
a) der Geldwert der ihnen aus Dienstbeständen

überlassenen Dienstkleidung,
b) Einkleidungsbeihilfen und Abnutzungsent-

schädigungen für die Dienstkleidung der
zum Tragen oder Bereithalten von Dienst-
kleidung Verpflichteten und für dienstlich
notwendige Kleidungsstücke der Vollzugs-
beamten der Kriminalpolizei,

c) Verpflegungs- und Beköstigungszuschüsse
und der Geldwert der im Einsatz unentgelt-
lich abgegebenen Verpflegung,

d) der Geldwert der freien ärztlichen Behand-
lung, der freien Krankenhauspflege, des frei-
en Gebrauchs von Kur- und Heilmitteln und
der freien ärztlichen Behandlung erkrankter
Ehefrauen und unterhaltsberechtigter Kin-
der;

sorge, die Soldaten auf Grund des $ 1 Abs. 1
Satz 1 desWehrsoldgesetzesund Zivildienstlei-
stende auf Grund des $ 35 des Zivildienstgeset-
zes erhalten;

aus öffentlichen Mitteln versorgungshalber an
Wehrdienstbeschädigte und Zivildienstbeschä-
digte oder ihre Hinterbliebenen, Kriegsbeschä-
digte, Kriegshinterbliebene und ihnen gleichge-
stellte Personen gezahlt werden, soweit es sich
nicht um Bezüge handelt, die auf Grund der
Dienstzeit gewährt werden;

nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz, Leistungen nach dem Gesetz über
Hilfsmaßnahmenfür Deutscheaus der sowjeti-
schen Besatzungszone Deutschlands und dem
sowjetisch besetzten Sektor von Berlin in der
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 240-10,veröffentlichten bereinigten Fassung,
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. August
1972 (BGBl. IS. 1521),und Leistungen nach dem
Reparationsschädengesetz;

stungen im Heilverfahren, die auf Grund gesetz-
licher Vorschriften zur Wiedergutmachung
nationalsozialistischen Unrechts gewährt wer-
den. Die Steuerpflicht von Bezügen aus einem
aus Wiedergutmachungsgründen neu begründe-
ten oder wieder begründeten Dienstverhältnis
sowie von Bezügen aus einem früheren Dienst-
verhältnis, die aus Wiedergutmachungsgründen
neu gewährt oder wieder gewährt werden,
bleibt unberührt;

anlaßten oder gerichtlich ausgesprochenen Auf-
lösung des Dienstverhältnisses, höchstens je-
doch 24000 Deutsche Mark. Hat der Arbeitneh-
mer das 50. Lebensjahr vollendet und hat das
Dienstverhältnis mindestens 15 Jahre bestanden,
so beträgt der Höchstbetrag 30000 Deutsche
Mark, hat der Arbeitnehmer das 55. Lebensjahr
vollendet und hat das Dienstverhältnis minde-
stens 20 Jahre bestanden, so beträgt der Höchst-
betrag 36 000Deutsche Mark;
Übergangsgelder und Übergangsbeihilfen auf
Grund gesetzlicherVorschriften wegen Entlas-
sung aus einem Dienstverhältnis;
Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder aus Mit-
teln einer öffentlichen Stiftung, die wegen Hilfs-
bedürftigkeit oder als Beihilfe zu dem Zweck
bewilligt werden, die Erziehung oder Ausbil-
dung, die Wissenschaft oder Kunst unmittelbar
zu fördern. Darunter fallen nicht Kinderzuschlä-
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ge und Kinderbeihilfen, die auf Grund der Be-
soldungsgeselze, besonderer Tarife oder ähnli-
cher Vorschriften gewährt werden;
aus einer Bundeskasse oder Landeskasse ge-
zahlte Bezüge, die in einem Bundesgesetz oder
Landesgesetz oder einer auf bundesgesetzlicher
oder landesgesetzlicher Ermächtigung beruhen-
den Bestimmung oder von der Bundesregierung
oder einer Landesregierung als Aufwandsent-
schädigung festgesetzt sind und als Aufwands-
entschädigung im Haushaltsplan ausgewiesen
werden. Das gleiche gilt für andere Bezüge, die
als Aufwandsentschädigung aus Öffentlichen
Kassen an öffentliche Dienste leistende Perso-
nen gezahlt werden, soweit nicht festgestellt
wird, daß sie für Verdienstausfall oder Zeitver-
lust gewährt werden oder den Aufwand, der
dem Empfänger erwächst, offenbar übersteigen;
die aus öffentlichen Kassen gezahlten Reise-
kostenvergütungen und Umzugskostenvergütun-
gen. Vergütungen für Verpflegungsmehrauf-
wendungen sind nur insoweit steuerfrei, als sie
die Höchstbeträge nach $ 9 Abs. 4 nicht über-
schreiten;
Vorzugsrenten auf Grund des Gesetzes über die
Ablösung öffentlicher Anleihen;
Heiratsbeihilfen und Geburtsbeihilfen, die an
Arbeitnehmer von dem Arbeitgeber gezahlt
werden. Übersteigt die Heiratsbeihilfe den Be-
trag von 700Deutsche Mark, die Geburtsbeihilfe
den Betrag von 500 Deutsche Mark, so ist der
übersteigende Betrag steuerpflichtig;
die Beträge, die den im privaten Dienst ange-
stellten Personen für Reisekosten und für
dienstlich veranlaßte Umzugskosten gezahlt
werden, soweit sie die durch die Reise oder
den Umzug entstandenen Mehraufwendungen
und bei Verpflegungsmehraufwendungen die
Höchstbeträge nach $ 9 Abs. 4 nicht überstei-
gen;
(weggefallen);

das Aufgeld für ein an die Bank für Vertriebene
und Geschädigte (Lastenausgleichsbank) zugun-
sten des Ausgleichsfonds ($ 5 Lastenausgleichs-
gesetz) gegebenes Darlehen, wenn das Dar-
lehen nach $ 7f des Gesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15. September 1953
(BGBl. 1 S. 1355)im Jahr der Hingabe als Be-
triebsausgabe abzugsfähig war;

Entschädigungen auf Grund des Gesetzes über
die Entschädigung ehemaliger deutscher Kriegs-
gefangener;
die aus öffentlichen Mitteln des Bundespräsi-
denten aus sittlichen oder sozialen Gründen ge-
währten Zuwendungen an besonders verdiente
Personen oder ihre Hinterbliebenen;

Zinsen aus Schuldbuchforderungen im Sinne des
$ 35 Abs. 1 des Allgemeinen Kriegsfolgengeset-
zes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 653-1, veröffentlichten bereinigten
Fassung;
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der Ehrensold, der auf Grund des Gesetzes über
Titel, Orden und Ehrenzeichen in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 1132-1,
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 2. März 1974 (BGBl. I
S. 469),gewährt wird;
die Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz in
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 242-1, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.De-
zember1976(BGBl.1S. 3341);
Leistungen, die auf Grund des Bundeskinder-
geldgesetzes oder nachträglich auf Grund der
durch das Bundeskindergeldgesetz aufgehobe-
nen Kindergeldgesetze gewährt werden;
Einkünfte, soweit sie jährlich 2000 Deutsche
Mark nicht übersteigen, aus der Verpachtung
eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs,
Betriebsteils oder Grundstücks oder aus einer
bei der Veräußerung derartiger Vermögensge-
genstände vorbehaltenen Versorgung mit Woh-
nung und Unterhalt (z.B. Altenteil) nach Maß-
gabe der $$ 48, 42 und 35 des Bundesvertriebe-
nengesetzes;

— 28. (weggefallen);
das Gehalt und die Bezüge, die die diplomati-
schen Vertreter fremder Mächte, die ihnen zu-
gewiesenen Beamten und die in ihren Diensten
stehenden Personen erhalten, soweit sie nicht
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, so-
wie das Gehalt und die Bezüge der Berufskon-
suln, der Konsulatsangehörigen und deren Per-
sonal, soweit sie Angehörige des Entsendestaa-
tes sind und in der Bundesrepublik Deutschland
einschließlich Berlin (West) außerhalb ihres
Amtes oder Dienstes keinen Beruf, kein Ge-
werbe und keine andere gewinnbringende Tätig-
keit ausüben;
— 41. (weggefallen);
die Zuwendungen, die auf Grund des Fulbright-
Abkommens gezahlt werden;
der Ehrensold für Künstler sowie Zuwendungen
aus Mitteln der Deutschen Künstlerhilfe, wenn
es sich um Bezüge aus öffentlichen Mitteln han-
delt, die wegen der Bedürftigkeit des Künstlers
gezahlt werden;
Stipendien, die unmittelbar aus öffentlichen
Mitteln oder von zwischenstaatlichen oder
überstaatlichen Einrichtungen, denen die Bun-
desrepublik Deutschland als Mitglied angehört,
zur Förderung der Forschung oder zur Förde-
rung der wissenschaftlichen oder künstlerischen
Ausbildung oder Fortbildung gewährt werden.
Das gleiche gilt für Stipendien, die zu den in
Satz 1 bezeichneten Zwecken von einer Einrich-
tung, die von einer Körperschaft des öffentli-
chen Rechts errichtet ist oder verwaltet wird,
oder von einer Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse im Sinne des $ 5
Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes ge-
geben werden. Voraussetzung für die Steuerfrei-
heit ist, daß



a) die Stipendien einen für die Erfüllung der
Forschungsaufgabe oder für die Bestreitung
des Lebensunterhalts und die Deckung des
Ausbildungsbedarfs erforderlichen Betrag
nicht übersteigen und nach den von dem Ge-
ber erlassenen Richtlinien vergeben werden,

b) der Empfänger im Zusammenhang mit dem
Stipendium nicht zu einer bestimmten wis-
senschaftlichen oder künstlerischen Gegen-
leistung oder zu einer Arbeitnehmertätigkeit
verpflichtet ist,

c) bei Stipendien zur Förderung der wissen-
schaftlichen oder künstlerischen Fortbildung
im Zeitpunkt der erstmaligen Gewährung
eines solchen Stipendiums der Abschluß der
Berufsausbildung des Empfängers nicht län-
ger als zehn Jahre zurückliegt;

Zinsen aus festverzinslichen Schuldverschrei-
bungen, die zur Erfüllung der Entschädigungs-
ansprüchefür Altsparanlagenim Sinne des Alt-
sparergesetzes ausgegeben worden sind;
Bergmannsprämien nach dem Gesetz über Berg-
mannsprämien;
(weggefallen);
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsge-
setz, soweit sie nicht nach dessen $ 15 Abs. 1
Satz 2 steuerpflichtig sind;
laufende Zuwendungen eines früheren alliierten
Besatzungssoldaten an seine im Geltungsbereich
des Grundgesetzes ansässige Ehefrau, soweit sie
auf diese Zuwendungen angewiesen ist;
die Beträge, die der Arbeitnehmer vom Arbeit-
geber erhält, um sie für ihn auszugeben (durch-
laufende Gelder), und die Beträge, durch die
Auslagen des Arbeitnehmers für den Arbeitge-
ber ersetzt werden (Auslagenersatz);
Trinkgelder, die dem Arbeitnehmer von Dritten
gezahlt werden, ohne daß ein Rechtsanspruch
darauf besteht, soweit sie 600Deutsche Mark im
Kalenderjahr nicht übersteigen;
besondere Zuwendungen des Arbeitgebers an
den Arbeitnehmer nach näherer Maßgabe einer
Rechtsverordnung, soweit es aus sozialen Grün-
den oder zur Vereinfachung des Besteuerungs-
verfahrens geboten erscheint, die Zuwendungen
ganz oder teilweise steuerfrei zu belassen;

Zinsen aus Pfandbriefen und Kommunalobliga-
tionen, die von der Landesbank und Girozentrale
Saar vor dem 6. Juli 1959 ausgegeben worden
sind. $3a Abs. 2 gilt entsprechend;
Zinsen aus Entschädigungsansprüchen für deut-
sche Auslandsbonds im Sinne der $$ 52 bis 54
des Bereinigungsgesetzes für deutsche Aus-
landsbonds in der im Bundesgesetzblatt Teil II,
Gliederungsnummer 4139-2, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, soweit sich die Entschädi-
gungsansprüche gegen den Bund oder die Län-
der richten. Das gleiche gilt für die Zinsen aus
Schuldverschreibungen und Schuldbuchforde-
rungen, die nach den $$ 9, 10 und 14 des Ge-
selzes zur näheren Regelung der Entschädi-

gungsansprüche für Auslandsbonds in der im
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
4139-3, veröffentlichten bereinigten Fassung
vom Bund oder von den Ländern für Entschädi-
gungsansprüche erteilt oder eingetragen wer-
den;

Wohngeld nach der Wohngeldgesetzgebung;
Entschädigungen aus Mitteln des Ausgleichs-
fonds nach dem Dritten. Abschnitt des Wertpa-
pierbereinigungsschlußgesetzes in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
4139-1-4, veröffentlichten bereinigten Fassung,
soweit sie für Zinsen geleistet werden, die nach
Nummer 45 und $ 3 a steuerfrei sind;

Leistungen aus öffentlichen Mitteln an Arbeit-
nehmer des Steinkohlen-, Pechkohlen- und Erz-
bergbaus, des Braunkohlentiefbaus und der
Eisen- und Stahlindustrie aus Anlaß von Still-
legungs-, Einschränkungs-, Umstellungs- oder
Rationalisierungsmaßnahmen;

Leistungen nach $ 4 Nr. 2, $ 7 Abs. 3, $$ 9, 10
Abs. 1, $$ 13, 15 des Entwicklungshelfer-Geset-
zes;

Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunft-
sicherung des Arbeitnehmers, soweit sie auf
Grund gesetzlicher Verpflichtung geleistet wer-
den; der Beitragsteil, den der Arbeitgeber an
einen krankenversicherungspflichtigen Arbeit-
nehmer für die Krankenversicherung bei einer
Ersatzkasse leistet, ist bis zur Hälfte des Ge-
samtbeitrags zur Krankenversicherung bei der
Ersatzkasse steuerfrei. Den Ausgaben des Ar-
beitgebers für die Zukunftsicherung, die auf
Grund gesetzlicher Verpflichtung geleistet wer-
den, werden gleichgestellt Zuschüsse des Ar-
beitgebers zu den Aufwendungen des Arbeit-
nehmers
a) für eine Lebensversicherung,
b) für die freiwillige Weiterversicherung in der

gesetzlichen Rentenversicherung der Ange-
stellten,

oder Versorgungseinrichtung seiner Berufs-
gruppe,

wenn der Arbeitnehmer von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
befreit worden ist. Die Zuschüsse sind nur inso-
weit steuerfrei, als sie insgesamt bei Befreiung
von der Versicherungspflicht in der gesetzli-
chen Rentenversicherung der Angestellten die
Hälfte und bei Befreiung von der Versiche-
rungspflicht in der knappschaftlichen Renten-
versicherung zwei Drittel der Gesamtaufwen-
dungen des Arbeitnehmers nicht übersteigen
und nicht höher sind als der Betrag, der als Ar-
beitgeberanteil bei Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung der Angestell-
ten oder in der knappschaftlichen Rentenver-
sicherung zu zahlen wäre;



sie in der DeutschenDemokratischenRepublik
oder in Berlin (Ost) bezogen worden sind;
bei Arbeitnehmern, die nach $ 1 Abs. 2 unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig sind, die Be-
züge insoweit, als sie den Arbeitslohn, der bei
einer gleichwertigen Tätigkeit am Ort der zah-
lenden öffentlichen Kasse dem Arbeitnehmer
zustehen würde, übersteigen; bei anderen für
einen begrenzten Zeitraum in ein Gebiet außer-
halb des Inlands entsandten Arbeitnehmern, die
dort einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben, der ihnen von einem inländi-
schen Arbeitgeber gewährte Kaufkraftausgleich,
soweit er den für vergleichbare Auslandsdienst-
bezüge nach $ 54 des Bundesbesoldungsgesetzes
zulässigen Betrag nicht übersteigt;
Beiträge des Trägers der Insolvenzsicherung
($ 14 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieb-
lichen Altersversorgung in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 800-22, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung) zugunsten
eines Versorgungsberechtigten und seiner Hin-
terbliebenen an eine Pensionskasse oder ein
Unternehmen der Lebensversicherung zur Ab-
lösung von Verpflichtungen, die der Träger der
Insolvenzsicherung im Sicherungsfall gegenüber
dem Versorgungsberechtigten und seinen Hin-
terbliebenen hat. Die Leistungen der Pensions-
kasse oder des Unternehmens der Lebensver-
sicherung auf Grund der Beiträge nach Satz 1
gehören zu den Einkünften, zu denen die Ver-
sorgungsleistungengehören würden, die ohne
Eintritt des Sicherungsfalls zu erbringen wären.
Soweit sie zu den Einkünften aus nichtselbstän-
diger Arbeit im Sinne des $ 19 gehören, ist von
ihnen Lohnsteuer einzubehalten. Für die Er-
hebungder Lohnsteuergeltendie Pensionskasse
oder das Unternehmen der Lebensversicherung
als Arbeitgeber und der Leistungsempfänger als
Arbeitnehmer;
Erhöhungen des Betriebsvermögens, die dadurch
entstehen, daß Schulden zum Zweck der Sanie-
rung ganz oder teilweise erlassen werden.

83a
Steuerbefreiung bestimmter Zinsen

(1) Steuerfrei sind

zes oder in Berlin (West) ausgegebenenPfand-
briefen und Kommunalschuldverschreibungen,
wenn die Erlöse aus diesen Wertpapieren minde-
stens zu 90 vom Hundert zur Finanzierung des
sozialen Wohnungsbaues und der durch ihn be-
dingten Kosten der Aufschließungsmaßnahmen
und Gemeinschaftseinrichtungen bestimmt sind;

a) festverzinslichen Schuldverschreibungendes
Bundes und aus Schatzanweisungen des Bun-
des mit einer Laufzeit von mindestens drei
Jahren,
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b) festverzinslichen Schuldverschreibungender
Länder und aus Schatzanweisungen der Län-
der mit einer Laufzeit von mindestens drei
Jahren, wenn der Ausschuß für Kapitalver-
kehr ($ 6 des Gesetzes über den Kapitalver-
kehr vom 2. September1949— Gesetzblatt
der Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts-
gebietesS. 305)festgestellthat, daß die vor-
gesehenen Ausgabebedingungen das Kurs-
und Zinsgefüge am Kapitalmarkt nicht stören;

(West) vor dem 27. Juni 1952 — im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder in Berlin (West)
ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren
(ausgenommen Namenschuldverschreibungen)
und aus festverzinslichen Wertpapieren, die in
der Zeit nach dem 31. März 1952— in Berlin
(West) nachdem26.Juni 1952— bis zum 17.De-
zember 1952 im Geltungsbereich des Grundgeset-
zes oder in Berlin (West) ausgegebenund nach
demGesetzüber den Kapitalverkehr vom2.Sep-
tember 1949 (Gesetzblatt der Verwaltung des
Vereinigten Wirtschaftsgebietes S. 305) geneh-
migt worden sind. Die Steuerfreiheit bezieht sich
auch auf Zinsen aus vor dem 21. Juni 1948— in
Berlin (West)vor dem25.Juni 1948— außerhalb
des Geltungsbereichs des Grundgesetzes und von
Berlin (West) ausgegebenen festverzinslichen
Wertpapieren

a) von Geldinstituten, die nach $ 3 der 35.Durch-
führungsverordnung zum Umstellungsgesetz
(ÖffentlicherAnzeiger Nr. 83vom 13.Septem-
ber 1949) bis zum 17. Dezember 1952 als ver-
lagert anerkannt worden sind oder vor dem
21. Juni 1948 ihren Sitz in den Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder vor dem
25. Juni 1948 nach Berlin (West) verlegt
haben,

b) von anderen Unternehmen, die ihren Sitz in
den Geltungsbereich des Grundgesetzes oder
nach Berlin (West) verlegt haben und auf
deren Emissionen $ 1 des Gesetzes zur Berei-
nigung des Wertpapierwesens (Wertpapier-
bereinigungsgesetz) in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 4139-1, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, geändert
durch Gesetz vom 2.März 1974 (BGBl. IS. 469),
— in Berlin (West) $ 1 des Gesetzes zur Berei-
nigung des Wertpapierwesens (Wertpapier-
bereinigungsgesetz) vom 26. September 1949
(Verordnungsblatt für Groß-Berlin Teil IS. 346)
— anzuwenden ist.

Die Steuerfreiheit gilt nicht für Zinsen aus Indu-
strieobligationen, die nach dem 20. Juni 1948 -
im Saarland nach dem 19.November 1947und in
Berlin (West) nach dem 24. Juni 1948 — ausge-
geben worden sind, und nicht für Zinsen aus
Wandelanleihen und Gewinnobligationen. Sie
gilt jedoch für Zinsen aus vor dem 1. Januar 1952
ausgegebenen Industrieobligationen (ausgenom-
men Wandelanleihen und Gewinnobligationen),
soweit und nachdem der Zinssatz auf 5,5 vom
Hundert ermäßigt worden ist;
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4. Zinsen aus nach dem 31. März 1952— in Berlin
(West) nach dem 26. Juni 1952— im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder in Berlin (West)
ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren,
wenn der Verwendungszweck des Erlöses nach
Anhörung des Ausschusses für Kapitalverkehr
($ 6 des Gesetzes über den Kapitalverkehr vom
2. September 1949— Gesetzblatt der Verwaltung
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes S. 305) durch
Rechtsverordnung als besonders förderungs-
würdig anerkanntworden ist. Eine Anerkennung
darf nur erfolgen, wenn eine Ausgabe für den
vorgesehenen Verwendungszweck zu den üb-
lichen Bedingungen am Kapitalmarkt nicht mög-
lich ist und wenn der Kapitalverkehrsausschuß
festgestellt hat, daß durch die Ausgabe das Kurs-
und Zinsgefüge am Kapitalmarkt nicht gestört
wird.
(2) Eine Anleihe gilt im Sinne des Absatzes 1 als

ausgegeben, wenn mindestens ein Wertpapier der
Anleihe veräußert worden ist.
{3)Die Steuerfreiheit der Zinsen aus den in Ab-

satz 1 bezeichneten Anleihen wird durch eine Än-
derung des Ausgabekurses der Anleihe nicht be-
rührt, wenn der Bundesminister für Wirtschaft im
Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finan-
zen die Änderung genehmigt hat.

(4) Die Vorschriften des Absatzes 1 Nr. 1, 2 und 4
gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinne des Ab-
satzes 1 Nr. 1, 2 und 4, die vor dem 1. Januar 1955
ausgegeben worden sind.

$ 3b
Steuerfreiheit bestimmter Zuschläge

zum Arbeitslohn
(1) Gesetzliche oder tarifvertragliche Zuschläge,

die für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags-
oder Nachtarbeit neben dem Grundlohn gezahlt
werden, sind steuerfrei. Die Zuschläge müssen in
einem Gesetz oder in einem Tarifvertrag dem
Grunde und der Höhe nach festgelegt sein. An den
Tarifvertragmüssender Arbeitnehmerund sein Ar-
beitgeber gebunden sein, oder das Arbeitsverhältnis
muß dem Tarifvertrag unterstellt worden sein. Wei-
chen die gezahlten Zuschläge von den gesetzlichen
oder tarifvertraglichen Zuschlägen ab, so sind sie
insoweit steuerfrei, als sie sich im Rahmen des Ge-
setzes oder Tarifvertrages halten.

(2) Zuschläge, die in anderen Fällen für tatsäch-
lich geleistete Sonntags-, Feiertags- und Nacht-
arbeit neben dem Grundlohn gezahlt werden, sind
steuerfrei, soweit sie
1. für Sonntagsarbeit 50 vom Hundert,
2. vorbehaltlich der Nummer 3 für Arbeiten an ge-

setzlichen Feiertagen, auch wenn diese auf einen
Sonntag fallen, 125vom Hundert,

3. für Arbeiten an den Weihnachtsfeiertagen und
am 1.Mai 150vom Hundert,

4. für gelegentliche Nachtarbeit 30 vom Hundert
und für regelmäßige Nachtarbeit 15vom Hundert

des Grundlohns nicht übersteigen.

(3) Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 gilt
folgendes:
1. Als Grundlohn gilt, was dem Arbeitnehmer bei

der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeits-
zeit in dem jeweiligen Lohnzahlungszeitraum an
laufenden Geld- und laufenden Sachbezügen zu-
steht. Dieser Betrag ist auf einen Stundenlohn
umzurechnen.

2. Sonntagsarbeit und Feiertagsarbeit im Sinne des
Absatzes 2 Nr.1 bis 3 ist die Arbeit in der Zeit
von 0 Uhr bis 24 Uhr des jeweiligen Tages.
Welche Tage gesetzliche Feiertage sind, bestim-
men die am Ort der Arbeitsstätte geltenden Vor-
schriften.

3. Nachtarbeit im Sinne des Absatzes 2 Nr. 4 ist
die Arbeit in der Zeit von 20Uhr bis 6 Uhr.

8 3c
Anteilige Abzüge

Soweit Ausgaben mit steuerfreien Einnahmen in
unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang ste-
hen, dürfen sie nicht als Betriebsausgaben oder
Werbungskosten abgezogen werden.

3. Gewinn

$ A
Gewinnbegriff im allgemeinen

(1) Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen
dem Betriebsvermögen am Schluß des Wirtschafts-
jahrs und dem Betriebsvermögen am Schluß des
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs, vermehrt um
den Wert der Entnahmen und vermindert um den
Wert der Einlagen. Entnahmen sind alle Wirt-
schaftsgüter (Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse,
Nutzungen und Leistungen), die der Steuerpflichtige
dem Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder für
anderebetriebsfremdeZwecke im Laufe des Wirt-
schaftsjahrs entnommen hat. Einlagen sind alle
Wirtschaftsgüter (Bareinzahlungen und sonstige
Wirtschaftsgüter), die der Steuerpflichtige dem Be-
trieb im Laufe des Wirtschaftsjahrs zugeführt hat.
Bei der Ermittlung des Gewinns sind die Vorschrif-
ten über die Betriebsausgaben, über die Bewertung
und über die Absetzung für Abnutzung oder Sub-
stanzverringerung zu befolgen,

(2) Der Steuerpflichtige darf die Vermögensüber-
sicht (Bilanz)auch nach ihrer Einreichungbeim Fi-
nanzamt ändern, soweit sie den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung unter Befolgung der
Vorschriften dieses Gesetzes nicht entspricht. Dar-
über hinaus ist eine Änderung der Vermögensüber-
sicht (Bilanz) nur mit Zustimmung des Finanzamts
zulässig.
(3) Steuerpflichtige, die nicht auf Grund gesetz-

licher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu füh-
ren und regelmäßig Abschlüsse zu machen, und die
auch keine Bücher führen und keine Abschlüsse
machen, können als Gewinn den Überschuß der Be-
triebseinnahmen über die Betriebsausgaben anset-



zen. Flierbei scheiden Betriebseinnahmen und Be-
triebsausgaben aus, die im Namen und für Rech-
nung eines anderen vereinnahmt und verausgabt
werden (durchlaufende Posten). Die Vorschriften
über die Absetzung für Abnutzung oder Substanz-
verringerung sind zu befolgen. Die Anschaffungs-
oder Herstellungskosten für nicht abnutzbare Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens sind erst im
Zeitpunkt der Veräußerung oder Entnahme dieser
Wirtschaftsgüter als Betriebsausgaben zu berück-
sichtigen. Die nicht abnutzbaren Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens sind unter Angabe des Tages
der Anschaffung oder Herstellung und der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten oder des an deren
Stelle getretenen Werts in besondere, laufend zu
führende Verzeichnisse aufzunehmen,

(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die
durch den Betrieb veranlaßt sind.
(5) Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den

Gewinn nicht mindern:
1. Aufwendungen für Geschenke an Personen, die

nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind.
Satz 1 gilt nicht für Gegenstände, auf denen der
Name oder die Firmenbezeichnung des Gebers
oder ein sonstiger Werbehinweis dauerhaft und
von außen leicht erkennbar angebracht ist (Wer-
beträger), wenn die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskostender demEmpfängerim Wirtschafts-
jahr zugewendeten Gegenstände insgesamt 50
Deutsche Mark nicht übersteigen;

2. Aufwendungen für die Bewirtung von Personen,
die nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen
sind, soweit sie nach der allgemeinen Verkehrs-
auffassung als unangemessenanzusehen sind
oder soweit ihre Höhe und ihre betriebliche Ver-
anlassung nicht nachgewiesen sind. Zum Nach-
weis der Höhe und der betrieblichen Veranlas-
sung der Aufwendungen hat der Steuerpflichtige
auf einem .amtlich vorgeschriebenen Vordruck
die folgenden Angaben zu machen: Ort und Tag
der Bewirtung, bewirtete Personen, Anlaß der
Bewirtung und Höhe der Aufwendungen; hat die
Bewirtung in einer Gaststätte stattgefunden, so
ist dem Vordruck die Rechnung über die Bewir-
tung, die vom Inhaber der Gaststätte unterschrie-
ben sein muß, beizufügen;

3. Aufwendungen für Einrichtungen des Steuer-
pflichtigen, soweit sie der Bewirtung, Beherber-
gung oder Unterhaltung von Personen, die nicht
Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind, dienen
(Gästehäuser) und sich außerhalb des Orts eines
Betriebs des Steuerpflichtigen befinden;

4. Aufwendungen für Jagd oder Fischerei, für Segel-
jachten oder Motorjachten sowie für ähnliche
Zwecke und für die hiermit zusammenhängenden
Bewirtungen;

5. Mehraufwendungenfür Verpflegung, soweit sie
die durch Rechtsverordnung der Bundesregie-
rung mit Zustimmung des Bundesrates bestimm-
ten Höchstbeträge übersteigen; diese Höchst-
beträge dürfen 140 vom Hundert der pauschalen
Tagegeldbeträge des Bundesreisekostengesetzes
nicht übersteigen;

zwischen Wohnung und Betriebstätte und für
Familienheimfahrten, soweit sie die sich in ent-
sprechender Anwendung von $ 9 Abs.1 Nr. 4
und 5 und Abs.2 ergebendenBeträgeüberstei-
gen;

neten Aufwendungen, die die Lebensführung des
Steuerpflichtigen oder anderer Personen berüh-
ren, soweit sie nach allgemeiner Verkehrsauffas-
sung als unangemessen anzusehen sind;

17 und 18 des Körperschaftsteuergesetzes an
außenstehendeAnteilseignergeleistetwerden.

(6) Aufwendungen im Sinne des Absatzes 5 Nr. 1

$ Aa
Gewinnermittlungszeitraum, Wirtschaftsjahr

(1) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-

1. Juli bis zum 30. Juni. Durch Rechtsverordnung
kann für einzelne Gruppen von Land- und Forst-
wirten ein anderer Zeitraum bestimmt werden,
wenn das aus wirtschaftlichen Gründen erforder-
lich ist;

register eingetragen ist, der Zeitraum, für den sie
regelmäßig Abschlüsse machen. Die Umstellung
des Wirtschaftsjahrs auf einen vom Kalenderjahr
abweichenden Zeitraum ist steuerlich nur wirk-
sam, wenn sie im Einvernehmen mit dem Finanz-
amt vorgenommen wird;

jahr. Sind sie gleichzeitig buchführende Land-
und Forstwirte, so können sie mit Zustimmung
des Finanzamts den nach Nummer 1 maßgeben-
den Zeitraum als Wirtschaftsjahr für den Ge-
werbebetrieb bestimmen, wenn sie für den Ge-
werbebetrieb Bücher führen und für diesen
Zeitraum regelmäßig Abschlüsse machen.
(2) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-

Wirtschaftsjahrs auf das Kalenderjahr, in dem
das Wirtschaftsjahr beginnt, und auf das Kalen-
derjahr, in dem das Wirtschaftsjahr endet, ent-
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sprechend dem zeitlichen Anteil aufzuteilen. Bei
der Aufteilung sind Veräußerungsgewinne im
Sinne des $ 14 auszuscheiden und dem Gewinn
des Kalenderjahrs hinzuzurechnen, in dem sie
entstanden sind;

2. bei Gewerbetreibenden gilt der Gewinn des Wirt-
schaftsjahrs als in dem Kalenderjahr bezogen, in
dem das Wirtschaftsjahr endet.

$ 4b
Direktversicherung

Der Versicherungsanspruch aus einer Direktver-
sicherung, die von einem Steuerpflichtigen aus be-
trieblichem Anlaß abgeschlossen wird, ist dem Be-
triebsvermögen des Steuerpflichtigen nicht zuzu-
rechnen, soweit am Schluß des Wirtschaftsjahrs hin-
sichtlich der Leistungen des Versicherers die Per-
son, auf deren Leben die Lebensversicherung abge-
schlossen ist, oder ihre Hinterbliebenen bezugsbe-
rechtigt sind. Das gilt auch, wenn der Steuerpflich-
tige die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag
abgetreten oder beliehen hat, sofern er sich der be-
zugsberechtigten Person gegenüber schriftlich ver-
pflichtet, sie bei Eintritt des Versicherungsfails so
zu stellen, als ob die Abtretung oder Beleihung nicht
erfolgt wäre.

gAc
Zuwendungen an Pensionskassen

(1) Zuwendungen an eine Pensionskasse dürfen
von dem Unternehmen, das die Zuwendungen leistet
(Trägerunternehmen), als Betriebsausgaben abgezo-
gen werden, soweit sie auf einer in der Satzung oder
im Geschäftsplan der Kasse festgelegten Verpflich-
tung oder auf einer Anordnung der Versicherungs-
aufsichtsbehörde beruhen oder der Abdeckung von
Fehlbeträgen bei der Kasse dienen.
(2) Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1 dürfen

als Betriebsausgaben nicht abgezogen werden, so-
weit die Leistungen der Kasse, wenn sie vom Trä-
gerunternehmen unmittelbar erbracht würden, bei
diesem nicht betrieblich veranlaßt wären.

& Ad
Zuwendungen an Unterstützungskassen

(1) Zuwendungen an eine Unterstützungskasse
dürfen von dem Unternehmen, das die Zuwendun-
gen leistet (Trägerunternehmen), als Betriebsausga-
ben abgezogen werden, soweit sie die folgenden
Beträge nicht übersteigen:
1. bei Unterstützungskassen, die lebenslänglich lau-

fende Leistungen gewähren:
a) das Deckungskapital für die laufenden Lei-

stungen nach der dem Gesetz als Anlage 3
beigefügten Tabelle,

b) in jedem Wirtschaftsjahr für jeden Leistungs-
anwälrter,
aa) wenn die Kasse nur Invaliditätsversor-

gung oder nur Hinterbliebenenversorgung
gewährt, jeweils 6 vom Hundert,

d)

bb) wenn die Kasse Altersversorgung mit oder
ohne Einschluß von Invaliditätsversor-
gung oder Hinterbliebenenversorgung ge-
währt, 25 vom Hundert

des Durchschnittsbetrags der von der Kasse im
Wirtschaftsjahr gewährten Leistungen. Hat
die Kasse noch keine Leistungen gewährt, so
tritt an die Stelle des in Satz 1 bezeichneten
Durchschnittsbetrags der durchschnittliche
Höchstbetrag der jährlichen Leistungen, den
die Leistungsanwärter, die am Schluß des
Wirtschaftsjahrs über 60 Jahre alt sind, oder
deren Hinterbliebene erhalten können; hat
eine Unterstützungskassekeine über 60 Jahre
alten Leistungsanwärter, so treten an ihre
Stelle die über 55 Jahre alten Leistungsanwär-
ter. Leistungsanwärter ist jede Person, die von
der Unterstützungskasse Leistungen erhalten
kann; soweit die Kasse Hinterbliebenenver-
sorgung gewährt, gilt als Leistungsanwärter
die Person, deren Hinterbliebene die Hinter-
bliebenenversorgung erhalten können,
den Betrag der Jahresprämie, den die Kasse
an einen Versicherer zahlt, soweit sie sich die
Mittel für ihre Leistungen durch Abschluß
einer Versicherung verschafft; die Zuwendun-
gen nach den Buchstaben a und b sind in
diesem Fall in dem Verhältnis zu vermindern,
in dem die Leistungen der Kasse durch die
Versicherung gedeckt sind,
den Betrag, den die Kasse einem Leistungs-
anwärter vor Eintritt des Versorgungsfalls als
Abfindung für künftige Versorgungsleistun-
gen gewährt oder den sie an einen anderen
Versorgungsträger zahlt, der eine ihr ob-
liegende Versorgungsverpflichtung übernom-
men hat; dieser Betrag vermindert sich in den
Fällen des Buchstabens c um den Anspruch
gegen die Versicherung.
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leistung, so gelten 10 vom Hundert der Kapital-
leistung als Jahresbetrag einer lebenslänglich
laufenden Leistung;

2. bei Kassen, die keine lebenslänglich laufenden
Leistungen gewähren, für jedes Wirtschaftsjahr
0,2 vom Hundert der Lohn- und Gehaltssumme
des Trägerunternehmens, mindestens jedoch den
Betrag der von der Kasse in einem Wirtschafts-
jahr erbrachten Leistungen, soweit dieser Betrag
höher ist als die in den vorangegangenen fünf
Wirtschaftsjahren vorgenommenen Zuwendun-
gen abzüglich der in dem gleichen Zeitraum er-
brachten Leistungen. Diese Zuwendungen dürfen
nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden,
wenn das Vermögen der Kasse am Schluß des
Wirtschaftsjahrs 1 vom Hundert der durch-
schnittlichen jährlichen Lohn- und Gehaltssumme
der letzten drei Wirtschaftsjahre des Trägerunter-
nehmens übersteigt (zulässiges Kassenvermögen);
für die Bewertung des Vermögens der Kasse gilt
Nummer 1 Satz 5 entsprechend. Bei der Berech-
nung der Lohn- und Gehaltssumme des Träger-
unternehmens sind Löhne und Gehälter von Per-
sonen, die von der Kasse keine nicht lebensläng-
lich laufenden Leistungen erhalten können, aus-
zuscheiden.

Gewährt eine Kasse lebenslänglich laufende und
nicht lebenslänglich laufende Leistungen, so gelten
die Nummern 1 und 2 nebeneinander. Leistet ein
Trägerunternehmen Zuwendungen an mehrere Un-
terstützungskassen, so sind diese Kassen bei der
Anwendung der Nummern 1 und 2 als Einheit zu
behandeln.

(2) Zuwendungen im Sinne des Absatzes 1 sind
von dem Trägerunternehmen in demWirtschaftsjahr
als Betriebsausgaben abzuziehen, in dem sie gelei-
stet werden. Zuwendungen, die innerhalb eines
Monats nach Aufstellung oder Feststellung der Bi-
lanz des Trägerunternehmens für den Schluß eines
Wirtschaftsjahrs geleistet werden, können von dem
Trägerunternehmen noch für das abgelaufene Wirt-
schaftsjahr durch eine Rückstellung gewinnmin-
dernd berücksichtigt werden. Übersteigen die in
einem Wirtschaftsjahr geleisteten Zuwendungen
die nach Absatz 1 abzugsfähigen Beträge, so können
die übersteigenden Beträge im Wege der Rech-
nungsabgrenzung auf die folgenden drei Wiirt-
schaftsjahre vorgetragen und im Rahmen der für
diese Wirtschaftsjahre abzugsfähigen Beträge als
Betriebsausgaben behandelt werden.
(3)Zuwendungenim Sinne desAbsatzes1 dürfen

als Betriebsausgaben nicht abgezogen werden, so-
weit die Leistungen der Kasse, wenn sie vom Trä-
gerunternehmen unmittelbar erbracht würden, bei
diesem nicht betrieblich veranlaßt wären.

$5
Gewinn bei Vollkaufleuten und bei bestimmten

anderen Gewerbetreibenden
(1) Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund gesetz-

licher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu füh-
ren und regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder die
ohne eine solche Verpflichtung Bücher führen und
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regelmäßig Abschlüsse machen, ist für den Schluß
des Wirtschaftsjahrs das Betriebsvermögen anzuset-
zen ($ 4 Abs.1 Satz 1), das nach den handelsrecht-
lichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
auszuweisen ist.
(2) Für immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlage-

vermögens ist ein Aktivposten nur anzusetzen,
wenn sie entgeltlich erworben wurden.
(3) Als

anzusetzen
Rechnungsabgrenzungsposten sind nur

1. auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschluß-
stichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte
Zeit nach diesem Tag darstellen;

2, auf der Passivseite Einnahmen vor dem Ab-
schlußstichtag, soweit sie Ertrag für eine be-
stimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Ferner sind als Aufwand berücksichtigte Zölle und
Verbrauchsteuernauf derAktivseite anzusetzen,so-
weit sie auf am Abschlußstichtag auszuweisende
Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens entfallen.

(4) Die Vorschriften über die Entnahmen und die
Einlagen, über die Zulässigkeit der Bilanzänderung,
über die Betriebsausgaben, über die Bewertung und
über die Absetzung für Abnutzung oder Substanz-
verringerung sind zu befolgen.

86
Bewertung

{1}Für die Bewertung der einzelnen Wirtschafts-
güter, die nach $ 4 Abs.1 oder nach $ 5 als Be-
triebsvermögen anzusetzen sind, gilt das Folgende:
1. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der

Abnutzung unterliegen, sind mit den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten, vermindert um
die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7, anzu-
setzen. Ist der Teilwert niedriger, so kann dieser
angesetzt werden. Teilwert ist der Betrag, den
ein Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen des
Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschafts-
gut ansetzen würde; dabei ist davon auszugehen,
daß der Erwerber den Betrieb fortführt. Bei Wirt-
schaftsgütern, die bereits am Schluß des vor-
angegangenen Wirtschaftsjahrs zum Anlagever-
mögen des Steuerpflichtigen gehört haben, darf
der Bilanzansatz nicht über den letzten Bilanz-
ansatz hinausgehen.

2. Andere als die in Nummer 1 bezeichneten Wirt-
schaftsgüter des Betriebs (Grund und Boden, Be-
teiligungen, Geschäfts- oder Firmenwert, Umlauf-
vermögen) sind mit den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten anzusetzen. Statt der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten kann der niedri-
gere Teilwert (Nummer1 Satz 3) angesetztwer-
den. Bei Wirtschaftsgütern, die bereits am Schluß
des vorangegangenenWirtschaftsjahrs zum Be-
triebsvermögen gehört haben, kann der Steuer-
pflichtige in den folgenden Wirtschaftsjahren den
Teilwert auch dann ansetzen, wenn er höher ist
als der letzte Bilanzansatz; es dürfen jedoch höch-
stens die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
angesetzt werden. Bei land- und forstwirtschaft-
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lichen Betrieben ist auch der Ansatz des höheren
Teilwerts zulässig, wenn das den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung entspricht.

3. Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer An-
wendung der Vorschriften der Nummer 2 anzu-
setzen.

4. Entnahmen des Steuerpflichtigen für sich, für sei-
nen Haushalt oder für andere betriebsfremde
Zwecke sind mit dem Teilwert anzusetzen. Wird
ein Wirtschaftsgut im unmittelbaren Anschluß an
seine Entnahme
a) einer nach $ 5 Abs. 1 Nr.9 des Körperschaft-

steuergesetzes von der Körperschaftsteuer be-
freiten Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse, die ausschließlich und
unmittelbar der Förderung wissenschaftlicher
Zwecke oder der Förderung der Erziehung,
Volks- und Berufsbildung dient, oder

b) einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des
öffentlichen Rechts, die ausschließlich und
unmittelbar der Förderung wissenschaftlicher
Zwecke oder der Förderung der Erziehung,
Volks- und Berufsbildung dient,

unentgeltlich überlassen, so kann die Entnahme
mit dem Buchwert angesetzt werden. Satz 2 gilt
nicht für die Entnahme von Nutzungen und Lei-
stungen.

5. Einlagen sind mit dem Teilwert für den Zeitpunkt
der Zuführung anzusetzen; sie sind jedoch höch-
stens mit den Anschaffungs- oder Herstellungs-

schaftsgut
a) innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Zeit-

punkt der Zuführung angeschafft oder herge-
stellt worden ist oder

b) ein Anteil an einer Kapitalgesellschaft ist und
der Steuerpflichtige an der Gesellschaft im
Sinne des $ 17 Abs.1 beteiligt ist; $ 17 Abs. 2
Satz 2 gilt entsprechend.

6. Bei Eröffnung eines Betriebs ist Nummer 5 ent-
sprechend anzuwenden,

7. Bei entgeltlichem Erwerb eines Betriebs sind die
Wirtschaftsgüter mit dem Teilwert, höchstens je-
doch mit den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten anzusetzen.
(2) Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten

von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens, die einer selbständigen
Nutzung fähig sind, können im Jahr der An-
schaffung oder Herstellung in voller Höhe als
Betriebsausgaben abgesetzt werden, wenn die An-
schaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um
einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag (89b
Abs. 1), für das einzelne Wirtschaftsgut 800
Deutsche Mark nicht übersteigen. Ein Wirtschafts-
gut ist einer selbständigen Nutzung nicht fähig,
wenn es nach seiner betrieblichen Zweckbestim-
mung nur zusammen mit anderen Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens genutzt werden kann und die
in den Nutzungszusammenhang eingefügten Wirt-
schaftsgüter technisch aufeinander abgestimmt sind.
Das gilt auch, wenn das Wirtschaftsgut aus dem

betrieblichen Nutzungszusammenhang gelöst und in
einen änderen betrieblichen Nutzungszusammen-
hang eingefügt werden kann. Satz 1 ist nur bei Wirt-
schaftsgütern anzuwenden, die unter Angabe des
Tages der Anschaffung oder Herstellung und der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten in einem
besonderen, laufend zu führenden Verzeichnis auf-
geführt sind. Das Verzeichnis braucht nicht geführt
zu werden, wenn diese Angaben aus der Buchfüh-
rung ersichtlich sind.

86a
Pensionsrückstellung

(1) Für eine Pensionsverpflichtung darf eine Rück-
stellung (Pensionsrückstellung) nur gebildet werden,
wenn
1. der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch

auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen
hat,

2. die Pensionszusage keinen Vorbehalt enthält, daß
die Pensionsanwartschaft oder die Pensionslei-
stung gemindert oder entzogen werden kann,
oder ein solcher Vorbehalt sich nur auf Tatbe-
stände erstreckt, bei deren Vorliegen nach allge-
meinen Rechtsgrundsätzen unter Beachtung
billigen Ermessens eine Minderung oder ein Ent-
zug der Pensionsanwartschaft oder der Pensions-
leistung zulässig ist, und

3. die Pensionszusage schriftlich erteilt ist.
(2) Eine Pensionsrückstellung darf erstmals gebil-

detwerden
1. vor Eintritt des Versorgungsfalls für das Wirt-

schaftsjahr, in dem die Pensionszusage erteilt
wird, frühestens jedoch für das Wirtschaftsjahr,
bis zu dessen Mitte der Pensionsberechtigte das
30.Lebensjahrvollendet,

2. nach Eintritt des Versorgungsfalls für das Wirt-
schaftsjahr, in dem der Versorgungsfall eintritt.

(3) Eine Pensionsrückstellung darf höchstens mit
dem Teilwert der Pensionsverpflichtung angesetzt
werden. Als Teilwert einer Pensionsverpflichtung
gilt -
1. vor Beendigung des Dienstverhältnisses des Pen-

sionsberechtigtender Barwertder künftigenPen-
sionsleistungen am Schluß des Wirtschaftsjahrs
abzüglich des sich auf denselben Zeitpunkt erge-
benden Barwerts betragsmäßig gleichbleibender
Jahresbeträge. Die Jahresbeträge sind so zu be-
messen, daß am Beginn des Wirtschaftsjahrs, in
dem das Dienstverhältnis begonnen hat, ihr Bar-
wert gleich dem Barwert der künftigen Pensions-
leistungen ist; die künftigen Pensionsleistungen
sind dabei mit dem Betrag anzusetzen, der sich
nach den Verhältnissen am Bilanzstichtag ergibt.
Es sind die Jahresbeträge zugrunde zu legen, die
vom Beginn des Wirtschaftsjahrs, in dem das
Dienstverhältnis begonnen hat, bis zu dem in der
Pensionszusage vorgesehenen Zeitpunkt des Ein-
tritts des Versorgungsfalls rechnungsmäßig auf-
zubringen sind. Erhöhungen oder Verminderun-
gen der Pensionsleistungen nach dem Schluß des
Wirtschaftsjahrs, die hinsichtlich des Zeitpunkts



ihres Wirksamwerdens oder ihres Umfangs unge-
wiß sind, sind bei der Berechnung des Barwerts
der künftigen Pensionsleistungen und der Jahres-
beträge erst zu berücksichtigen, wenn sie einge-
treten sind. Wird die Pensionszusage erst nach
dem Beginn des Dienstverhältnisses erteilt, so ist
die Zwischenzeit für die Berechnung der Jahres-
beträge nur insoweit als Wartezeit zu behandeln,
als sie in der Pensionszusage als solche bestimmt
ist. Hat das Dienstverhältnis schon vor der Voll-
endung des 30. Lebensjahrs des Pensionsberech-
tigten bestanden, so gilt es als zu Beginn des
Wirtschaftsjahrs begonnen, bis zu dessen Mitte
der Pensionsberechtigte das 30. Lebensjahr voll-
endet;

2. nach Beendigung des Dienstverhältnisses des
Pensionsberechtigten unter Aufrechterhaltung
seiner Pensionsanwartschaft oder nach Eintritt
des Versorgungsfalls der Barwert der künftigen
Pensionsleistungen am Schluß des Wirtschafts-
jahrs; Nummer 1 Satz 4 gilt sinngemäß.

Bei der Berechnung des Teilwerts der Pensionsver-
pflichtung sind ein Rechnungszinsfuß von 5,5 vom
Hundert und die anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik anzuwenden.
(4) Eine Pensionsrückstellung darf in einem Wirt-

schaftsjahr höchstens um den Unterschied zwischen
dem Teilwert der Pensionsverpflichtung am Schluß
des Wirtschaftsjahrs und am Schluß des vorange-
gangenen Wirtschaftsjahrss erhöht werden. In
dem Wirtschaftsjahr, in dem mit der Bildung einer
Pensionsrückstellung frühestens begonnen werden
darf (Erstjahr), darf die Rückstellung bis zur Höhe
des Teilwerts der Pensionsverpflichtung am Schluß
des Wirtschaftsjahrs gebildet werden; diese Rück-
stellung kann auf das Erstjahr und die beiden fol-
genden Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt wer-
den. Erhöht sich in einem Wirtschaftsjahr gegen-
über dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr der
Barwert der künftigen Pensionsleistungen um mehr
als 25 vom Hundert, so kann die für dieses Wirt-
schaftsjahr zulässige Erhöhung der Pensionsrück-
stellung auf dieses Wirtschaftsjahr und die beiden
folgenden Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt
werden. Am Schluß des Wirtschaftsjahrs, in dem
das Dienstverhältnis des Pensionsberechtigten unter
Aufrechterhaltung seiner Pensionsanwartschaft
endet oder der Versorgungsfall eintritt, darf die
Pensionsrückstellung stets bis zur Höhe des Teil-
werts der Pensionsverpflichtung gebildet werden;
die für dieses Wirtschaftsjahr zulässige Erhöhung
der Pensionsrückstellung kann auf dieses Wirt-
schaftsjahr und die beiden folgenden Wirtschafts-
jahre gleichmäßig verteilt werden.
(5)Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend, wenn

der Pensionsberechtigte zu dem Pensionsverpflich-
teten in einem anderen Rechtsverhältnis als einem
Dienstverhältnis steht.

$ 6b
Gewinn aus der Veräußerung

bestimmter Anlagegüter
(1) Steuerpflichtige, die

Grund und Boden,
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Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden
mit dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn der
Aufwuchs oder die Anlagen zu einem land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehören,
Gebäude,
abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter mit einer
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von minde-
stens 25 Jahren, .
Schiffe,
Anteile an Kapitalgesellschaften oder
im Zusammenhang mit einer Betriebsumstellung le-
bendes Inventar land- und forstwirtschaftlicher Be-
triebe
veräußern, können im Wirtschaftsjahr der Veräuße-
rung von den Anschaffungs- oder Herstellungsko-
sten der in Satz 2 bezeichneten Wirtschaftsgüter,
die im Wirtschaftsjahr der Veräußerung angeschafft
oder hergestellt worden sind, einen Betrag bis zur
Höhe des bei der Veräußerung entstandenen Ge-
winns abziehen. Der Abzug ist zulässig bei den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten von
1. abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern,
2. Grund und Boden,

soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Grund und Boden entstanden ist,

3. Aufwuchs auf oderAnlagen im Grundund Boden
mit dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn
der Aufwuchs oder die Anlagen zu einem land-
und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen ge-
hören,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Grund und Boden oder der Veräußerung von
Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und
Boden mit dem dazugehörigen Grund und Bo-
den entstanden ist,

4. Gebäuden,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Grund und Boden, von Aufwuchs auf oder An-
lagen im Grund und Boden mit dem dazugehö-
rigen Grund und Boden, von Gebäuden oder
von Anteilen an Kapitalgesellschaften entstan-
den ist, oder

5. Anteilen an Kapitalgesellschaften,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Anteilen an Kapitalgesellschaften entstanden
ist und der Bundesminister für Wirtschaft im
Benehmen mit dem Bundesminister der Finan-
zen und der von der Landesregierung bestimm-
ten Stelle bescheinigt hat, daß der Erwerb der
Anteile unter Berücksichtigung der Veräuße-
rung der Anteile volkswirtschaftlich besonders
förderungswürdig und geeignet ist, die Unter-
nehmensstruktur eines Wirtschaftszweigs zu
verbessern oder einer breiten Eigentumsstreu-
ung zu dienen.

Der Anschaffung oder Herstellung von Gebäuden
oder Schiffen steht ihre Erweiterung, ihr Ausbau
oder ihr Umbau gleich. Der Abzug ist in diesem
Fall nur von dem Aufwand für die Erweiterung, den
Ausbau oder den Umbau der Gebäude oder Schiffe
zulässig.
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(2) Gewinn im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist
der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten den Buchwert über-
steigt, mit dem das veräußerte Wirtschaftsgut im
Zeitpunkt der Veräußerung anzusetzen gewesen
wäre, Buchwert ist der Wert, mit dem ein Wirt-
schaftsgut nach $ 6 anzuselzen ist.

(3) Soweit Steuerpflichtige den Abzug nach
Absatz 1 nicht vorgenommen haben, können sie im
Wirtschaftsjahr der Veräußerung eine den steuer-
lichen Gewinn mindernde Rücklage bilden. Bis
zur Höhe dieser Rücklage können sie von den An-
schaffungs- oder Herstellungskosten der in Absatz 1
Satz 2 bezeichneten Wirtschaftsgüter, die in den fol-
genden zwei Wirtschaftsjahren angeschafft oder
hergestellt worden sind, im Wirtschaftsjahr ihrer
Anschaffung oder Herstellung einen Betrag abzie-
hen; bei dem Abzug gelten die Einschränkungen
des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 2 bis 5 sowie Absatz 1
Satz 3 und 4 entsprechend. Die Frist von zwei
Jahren verlängert sich bei neu hergestellten Gebäu-
den und Schiffen auf vier Jahre, wenn mit ihrer
Herstellung vor dem Schluß des zweiten auf die
Bildung der Rücklage folgenden Wirtschaftsjahrs
begonnen worden ist. Die Rücklage ist in Höhe
des abgezogenen Betrags gewinnerhöhend aufzu-
lösen. Ist eine Rücklage am Schluß des zweiten
auf ihre Bildung folgenden Wirtschaftsjahrs noch
vorhanden, so ist sie in diesem Zeitpunkt gewinn-
erhöhend aufzulösen, soweit nicht ein Abzug von
den Herstellungskosten von Gebäuden oder Schif-
fen in Betracht kommt, mit deren Herstellung bis zu
diesem Zeitpunkt begonnen worden ist; ist die
Rücklage am Schluß des vierten auf ihre Bildung
folgenden Wirtschaftsjahrs noch vorhanden, so ist
sie in diesem Zeitpunkt gewinnerhöhend aufzu-
lösen. Eine Rücklage ist nur zulässig, wenn in der
handelsrechtlichen Jahresbilanz ein entsprechender
Passivposten in mindestens gleicher Höhe ausge-
wiesen wird.
(4) Voraussetzung für die Anwendung der Ab-

sätze 1und 3 ist, daß
1. der Steuerpflichtige den Gewinn nach $ 4 Abs. 1

oder $ 5 ermittelt,
2. die veräußerten Wirtschaftsgüter im Zeitpunkt

der Veräußerung mindestens sechs Jahre un-
unterbrochen zum Anlagevermögen einer inlän-
dischen Betriebstätte gehört haben; die Frist von
sechs Jahren entfällt für lebendes Inventar land-
und forstwirtschaftlicher Betriebe,

3. die angeschafften oder hergestellten Wirtschafts-
güter zum Anlagevermögen einer inländischen
Betriebstätie gehören,

4. der bei der Veräußerung entstandene Gewinn bei
der Ermittlung des im Inland steuerpflichtigen
Gewinnsnicht außerAnsatzbleibtund

a der Abzug nach Absatz 1 und die Bildung und
Auflösung der Rücklage nach Absatz 3 in der
Buchführung verfolgt werden können.

Der Abzug nach den Absätzen 1 und 3 ist bei
Wirtschaftsgütern, die zu einem land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb gehören oder der selbständigen
Arbeit dienen, nicht zulässig, wenn der Gewinn bei

der Veräußerung von Wirtschaftsgütern eines Ge-
werbebetriebs entstanden ist.
(5) Ist von den Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten eines Wirtschaftsguts ein Betrag nach Ab-
satz 1 oder nach Absatz 3 abgezogen worden, so gilt
der verbleibende Betrag als Anschaffungs- oder
Herstellungskosten des Wirtschaftsguts.

8 6cC
Gewinn aus der Veräußerung von Grund und
Boden, Gebäuden sowie von Aufwuchs auf oder
Anlagen im Grund und Boden bei der Ermittlung
des Gewinns nach $ 4 Abs. 3 oder nach Durch-

schnittsätzen
(1) $6b mit Ausnahme des $ 6b Abs. 4 Nr. 1 ist

mit der folgenden Maßgabe entsprechend anzuwen-
den, wenn der Gewinn nach $ 4 Abs. 3 oder die Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft nach Durch-
schnittsätzen ermittelt werden:
1. Der Abzug nach $ 6b Abs. 1 und 3 ist nur zuläs-

sig, soweit der Gewinn entstanden ist bei der
Veräußerung von
Grund und Boden,
Gebäuden oder
Aufwuchs auf oderAnlagen im Grund und Boden
mit dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn
der Aufwuchs oder die Anlagen zu einem land-
und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen ge-
hören.

2. Soweit nach $ 6b Abs. 3 eine Rücklage gebildet
werden kann, ist ihre Bildung als Betriebsaus-
gabe (Abzug) und ihre Auflösung als Betriebsein-
nahme(Zuschlag)zubehandeln.
(2) Voraussetzung für die Anwendung des Ab-

satzes 1 ist, daß die Wirtschaftsgüter, bei denen ein
Abzug von den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten vorgenommen worden ist, in besondere, lau-
fend zu führende Verzeichnisse aufgenommen wer-
den. In den Verzeichnissen sind der Tag der An-
schaffung oder Herstellung, die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, der Abzug nach $ 6b Abs. 1
und 3 in Verbindung mit Absatz 1, die Absetzungen
für Abnutzung, die Abschreibungen sowie die Be-
träge nachzuweisen, die nach $ 6b Abs. 3 in Ver-
bindung mit Absatz 1 Nr. 2 als Betriebsausgaben
(Abzug) oder Betriebseinnahmen (Zuschlag) behan-
delt worden sind.

87
Absetzung für Abnutzung
oder Substanzverringerung

(1) Bei Wirtschaftsgütern, deren Verwendung
oder Nutzung durch den Steuerpflichtigen zur Er-
zielung von Einkünften sich erfahrungsgemäß auf
einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt,
ist jeweils für ein Jahr der Teil der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten abzusetzen, der bei gleich-
mäßiger Verteilung dieser Kosten auf die Gesamt-
dauer der Verwendung oder Nutzung auf ein Jahr
entfällt (Absetzung für Abnutzung in gleichen Jah-
resbeträgen). Die Absetzung bemißt sich hierbei
nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des
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Wirtschaftsguts. Bei beweglichen Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens, bei denen es wirt-
schaftlich begründet ist, die Absetzung für Abnut-
zung nach Maßgabe der Leistung des Wirtschafts-
guts vorzunehmen, kann der Steuerpflichtige dieses
Verfahren statt der Absetzung für Abnutzung in
gleichen Jahresbeträgen anwenden, wenn er den auf
das einzelne Jahr entfallenden Umfang der Leistung
nachweist. Absetzungen für außergewöhnliche tech-
nische oder wirtschaftliche Abnutzung sind zulässig.

(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens kann der Steuerpflichtige statt der
Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträ-
gen die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jah-
resbeträgen bemessen. Die Absetzung für Abnut-
zung in fallenden Jahresbeträgen kann nach einem
unveränderlichen Hundertsatz vom jeweiligen
Buchwert (Restwert) vorgenommen werden; der da-
bei anzuwendende Hundertsatz darf höchstens das
Zweieinhalbfache des bei der Absetzung für Abnut-
zung in gleichen Jahresbeträgen in Betracht kom-
menden Hundertsatzes betragen und 25vom Hundert
nicht übersteigen. Durch Rechtsverordnung kann die
Anwendung anderer Verfahren der Absetzung für
Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen zugelassen
werden, wenn sich danach für das erste Jahr der
Nutzung und für die ersten drei Jahre der Nutzung
insgesamt nicht höhere Absetzungen für Abnutzung
als bei dem in Satz 2 bezeichneten Verfahren erge-
ben. Bei Wirtschaftsgütern, bei denen die Abset-
zung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen be-
messen wird, sind Absetzungen für außergewöhn-
liche technische oder wirtschaftliche Abnutzung
nicht zulässig. Voraussetzung für die Anwendung
der Sätze 1 bis 4 ist, daß über die Wirtschaftsgüter,
bei denen die Absetzung für Abnutzung in fallenden
Jahresbeträgen bemessen wird, durch Rechtsverord-
nung zu bestimmende Aufzeichnungen geführt wer-
den.
(3) Der Übergang von der Absetzung für Ab-

nutzung in fallenden Jahresbeträgen zur Absetzung
für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen ist zuläs-
sig. In diesem Fall bemißt sich die Absetzung für
Abnutzung vom Zeitpunkt des Übergangs an nach
dem dann noch vorhandenen Restwert und der Rest-
nutzungsdauer des einzelnen Wirtschaftsguts. Der
Übergang von der Absetzung für Abnutzung in glei-
chen Jahresbeträgen zur Absetzung für Abnutzung
in fallenden Jahresbeträgen ist nicht zulässig.

(4) Bei Gebäuden sind abweichend von Absatz 1
als Absetzung für Abnutzung die folgenden Beträge
bis zur vollen Absetzung abzuziehen:
1. bei Gebäuden, die nach dem 31. Dezember 1924

fertiggestellt worden sind,
jährlich 2vomHundert,

2. bei Gebäuden, die vor dem 1. Januar 1925 fertig-
gestellt worden sind,

jährlich 2,5 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Be-
trägt die tatsächliche Nutzungsdauer eines Gebäu-
des in den Fällen der Nummer 1 weniger als 50
Jahre, in den Fällen der Nummer 2 weniger als 40
Jahre, so können an Stelle der Absetzungen nach
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Satz 1 die der tatsächlichen Nutzungsdauer entspre-
chenden Absetzungen für Abnutzung vorgenommen
werden. Die Vorschrift des Absatzes 1 letzter Satz
bleibt unberührt.

(5) Abweichend von Absatz 4 kann der Bauherr
bei Gebäuden als Absetzung für Abnutzung die
folgenden Beträge abziehen:
im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden
11Jahren jeweils 3,5 vom Hundert,

in den darauffolgenden 20 Jahren
jeweils 2 vom Hundert,

in den darauffolgenden 18Jahren
jeweils 1 vom Hundert

derHerstellungskosten.
(5a) Die Absätze 4 und 5 sind auf Gebäudeteile,

die selbständige unbewegliche Wirtschaftsgüter
sind, sowie auf Eigentumswohnungen und auf im
Teileigentum stehende Räume entsprechend anzu-
wenden.
(6) Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen und

anderen Betrieben, die einen Verbrauch der Sub-
stanz mit sich bringen, ist Absatz 1 entsprechend
anzuwenden; dabei sind Absetzungen nach Maß-
gabe des Substanzverzehrs zulässig (Absetzung für
Substanzverringerung).

87a
Gemeinsame Vorschriiten für erhöhte

Absetzungen und Sonderabschreibungen
(1) Werden in dem Zeitraum, in dem bei einem

Wirtschaftsgut erhöhte Absetzungen oder Sonder-
abschreibungen in Anspruch genommen werden
können (Begünstigungszeitraum), nachträgliche
Herstellungskosten aufgewendet, so bemessen sich
vom Jahr der Entstehung der nachträglichen Her
stellungskosten an bis zum Ende des Begünstigungs-
zeitraums die Absetzungen für Abnutzung, erhöhten
Absetzungen und Sonderabschreibungen nach den
um die nachträglichenHerstellungskostenerhöhten
Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Entspre-
chendes gilt für nachträgliche Anschaffungskosten.
(2) Können bei einem Wirtschaftsgut erhöhte Ab-

setzungen oder Sonderabschreibungen bereits für
Anzahlungen auf Anschaffungskosten oder für Teil-
herstellungskosten in Anspruch genommen werden,
so sind die Vorschriften über erhöhte Absetzungen
und Sonderabschreibungen mit der Maßgabe anzu-
wenden, daß an die Stelle der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten die Anzahlungen auf Anschaf-
fungskosten oder die Teilherstellungskosten und an
die Stelle des Jahres der Anschaffung oder Her-
stellung das Jahr der Anzahlung oder Teilherstel-
lung treten. Nach Anschaffung oder Herstellung
des Wirtschaftsguts sind erhöhte Absetzungen oder
Sonderabschreibungen nur zulässig, soweit sie nicht
bereits für Anzahlungen auf Anschaffungskosten
oder für Teilherstellungskosten in Anspruch ge-
nommen worden sind. Anzahlungen auf Anschaf-
fungskosten sind im Zeitpunkt der tatsächlichen
Zahlung aufgewendet. Werden Anzahlungen auf
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Anschaffungskosten durch Hingabe eines Wechsels
geleistet, so sind sie in dem Zeitpunkt aufgewendet,
in dem dem Lieferanten durch Diskontierung oder
Einlösung des Wechsels das Geld tatsächlich zu-
fließt. Entsprechendesgilt, wenn an Stellevon Geld
ein Scheck hingegeben wird.

(3) Bei Wirtschaftsgütern, bei denen erhöhte Ab-
setzungen in Anspruch genommen werden, müssen
in jedem Jahr des Begünstigungszeitraums minde-
stens Absetzungen in Höhe der Absetzungen für
Abnutzung nach $ 7 Abs. 1 oder 4 berücksichtigt
werden.

(4) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern, bei denen
Sonderabschreibungen in Anspruch genommen wer-
den, sind die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7
Abs. 1 vorzunehmen.

(5) Liegen bei einem Wirtschaftsgut die Voraus-
setzungen für die Inanspruchnahme von erhöhten
Absetzungen oder Sonderabschreibungen auf Grund
mehrerer Vorschriften vor, so dürfen erhöhte Ab-
setzungen oder Sonderabschreibungen nur auf
Grund einer dieser Vorschriften in Anspruch ge-
nommen werden.

(6) Erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibun-
gen bei Wirtschaftsgütern, die zu einem Betriebs-
vermögen gehören, dürfen bei dem Betrieb nicht
zur Entstehung oder Erhöhung eines Verlustes
führen.

(7) Erhöhte Absetzungen oder Sonderabschrei-
bungen sind bei der Prüfung, ob die in $ 141Abs. 1
Nr. 4 und 5 der Abgabenordnung bezeichneten
Buchführungsgrenzen überschritten sind, nicht zu
berücksichtigen.

(8) Ist ein Wirtschaftsgut mehreren Beteiligten
zuzurechnen und sind die Voraussetzungen für er-
höhte Absetzungen oder Sonderabschreibungen nur
bei einzelnen Beteiligten erfüllt, so dürfen die er-
höhten Absetzungen und Sonderabschreibungen nur
anteilig für diese Beteiligten vorgenommen werden.
Die erhöhten Absetzungen oder Sonderabschrei-
bungen dürfen von den Beteiligten, bei denen die
Voraussetzungen dafür erfüllt sind, nur einheitlich
vorgenommen werden.

(9) Erhöhte Absetzungen oder Sonderabschrei-
bungen sind bei Wirtschaftsgütern, die zu einem
Betriebsvermögen gehören, nur zulässig, wenn sie
in ein besonderes, laufend zu führendes Verzeichnis
aufgenommen werden, das den Tag der Anschaf-
fung oder Herstellung, die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten, die betriebsgewöhnliche Nutzungs-
dauer und die Höhe der jährlichen Absetzungen für
Abnutzung, erhöhten Absetzungen und Sonderab-
schreibungen enthält. Das Verzeichnis braucht
nicht geführt zu werden, wenn diese Angaben aus
der Buchführung ersichtlich sind.

$7b
Erhöhte Absetzungen für Einfamilienhäuser,

Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen

(1) Bei im Inland belegenen Einfamilienhäusern,
Zweifamilienhäusern und Eigentumswohnungen,

die zu mehr als 66° vom Hundert Wohnzwecken
dienen, kann abweichend von $ 7 Abs. 4 und 5 der
Bauherr im Jahr der Fertigstellung und in den sie-
ben folgenden Jahren jeweils bis zu 5 vom Hundert
der Herstellungskosten oder ein Erwerber im Jahr
der Anschaffung und in den sieben folgenden
Jahren jeweils bis zu 5 vom Hundert der Anschaf-
fungskosten absetzen. Nach Ablauf dieser acht
Jahre sind als Absetzung für Abnutzung bis zur
vollen Absetzung jährlich 2,5 vom Hundert des
Restwerts abzuziehen; $ 7 Abs. 4 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Übersteigen die Herstellungskosten oder
die Anschaffungskosten bei einem Einfamilienhaus
oder einer Eigentumswohnung150000 Deutsche
Mark, bei einem Zweifamilienhaus 200000 Deutsche
Mark, bei einem Anteil an einem dieser Gebäude
oder einer Eigentumswohnung den entsprechenden
Teil von 150000 Deutsche Mark oder von 200000
Deutsche Mark, so ist auf den übersteigenden Teil
der Herstellungskosten oder der Anschaffungsko-
sten $ 7 Abs. 4 anzuwenden. Satz 1 ist nicht anzu-
wenden, wenn der Steuerpflichtige das Einfamilien-
haus, Zweifamilienhaus, die Eigentumswohnung
oder einen Anteil an einem dieser Gebäude oder an
einer Eigentumswohnung
1. von seinem Ehegatten anschafft und bei den Ehe-

gatten die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 vor-
liegen;

2. anschafft und im zeitlichen Zusammenhang mit
der Anschaffung an den Veräußerer ein Einfa-
milienhaus, Zweifamilienhaus oder eine Eigen-
tumswohnung oder einen Anteil an einem dieser
Gebäude oder an einer Eigentumswohnung ver-
äußert; das gilt auch, wenn das veräußerte Ge-
bäude, die veräußerte Eigentumswohnung oder
der veräußerte Anteil dem Ehegatten des Steuer-
pflichtigen zuzurechnen war und bei den Ehe-
gatten im Zeitpunkt der Anschaffung und im
Zeitpunkt der Veräußerung die Voraussetzungen
des $ 26 Abs. 1 vorliegen;

3. nach einer früheren Veräußerung durch ihn wie-
der anschafft; das gilt auch, wenn das Gebäude,
die Eigentumswohnungoder der Anteil im Zeit-
punkt der früheren Veräußerung dem Ehegatten
des Steuerpflichtigen zuzurechnen war und bei
den Ehegatten die Voraussetzungen des $ 26
Abs. 1 vorliegen.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Herstellungs-

kosten, die für Ausbauten und Erweiterungen an
einem Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder an
einer Eigentumswohnung aufgewendet worden sind,
wenn das Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus oder
die Eigentumswohnungvor dem1. Januar 1964fer-
tiggestellt und nicht nach dem 31. Dezember 1976
angeschafft worden ist. Weitere Voraussetzung ist,
daß das Gebäude oder die Eigentumswohnung im
Inland belegen ist und die ausgebauten oder neu
hergestellten Gebäudeteile zu mehr als 80 vom Hun-
dert Wohnzwecken dienen. Nach Ablauf des Zeit-
raums, in dem nach Satz 1 erhöhte Absetzungen vor-
genommen werden können, ist der Restwert den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Gebäu-
des oder dem an deren Stelle tretenden Wert hinzu-
zurechnen; die weiteren Absetzungen für Abnut-
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zung sind einheitlich für das gesamte Gebäude nach
dem sich hiernach ergebenden Betrag und dem für
das Gebäude maßgebenden Hundertsatz zu be-
messen.
(3) Der Bauherr kann erhöhte Absetzungen, die

er im Jahr der Fertigstellungund in den zwei fol-
genden Jahren nicht ausgenutzt hat, bis zum Ende
des dritten auf das Jahr der Fertigstellung folgenden
Jahres nachholen. Nachträgliche Herstellungsko-
sten, die bis zum Ende des dritten auf das Jahr der
Fertigstellung folgenden Jahres entstehen, können
abweichend von $ 7a Abs. 1 vom Jahr ihrer Ent-
stehung an so behandelt werden, als wären sie be-
reits im ersten Jahr des Begünstigungszeitraums
entstanden. Die Sätze 1 und 2 gelten für den Er-
werber eines Einfamilienhauses, eines Zweifamilien-
hauses oder einer Eigentumswohnung und bei Aus-
bauten und Erweiterungen im Sinne des Absatzes 2
entsprechend.

(4) Zum Gebäude gehörende Garagen sind ohne
Rücksicht auf ihre tatsächliche Nutzung als Wohn-
zwecken dienend zu behandeln, soweit in ihnen
nicht mehr als ein Personenkraftwagen für jede in
dem Gebäude befindliche Wohnung untergestellt
werden kann. Räume für die Unterstellung weiterer
Kraftwagen sind stets als nicht Wohnzwecken die-
nend zu behandeln.

(5) Erhöhte Absetzungen nach den Absätzen 1
und 2 kann der Steuerpflichtige nur für ein Ein-
familienhaus oder für ein Zweifamilienhaus oder
für eine Eigentumswohnung oder für den Ausbau
oder die Erweiterung eines Einfamilienhauses, eines
Z.weifamilienhauses oder einer Eigentumswohnung
in Anspruch nehmen. Ehegatten, bei denen die Vor-
aussetzungen des $ 26 Abs. 1 vorliegen, können er-
höhte Absetzungen nach den Absätzen 1 und 2 für
insgesamt zwei der in Satz 1 bezeichneten Gebäude,
Eigentumswohnungen, Ausbauten oder Erweiterun-
gen in Anspruch nehmen. Den erhöhten Absetzun-
gen nach den Absätzen 1 und 2 stehen die erhöhten
Absetzungen nach $ 7b in der jeweiligen Fassung
ab Inkrafttreten des Gesetzes vom 16. Juni 1964
(BGBl. IS. 353) und nach $ 15 Abs. 1 bis 4 des Ber-
linförderungsgesetzes in der Fassung des Gesetzes
vom 11. Juli 1977 (BGBl. 1 S.1213) gleich. Ist das
Einfamilienhaus, das Zweifamilienhaus oder die Ei-
gentumswohnung (Erstobjekt) dem Steuerpflichti-
gen nicht bis zum Ablauf des Begünstigungszeit-
raums zuzurechnen, so kann der Steuerpflichtige
abweichendvon den Sätzen 1 bis 3 erhöhte Ab-
setzungen bei einem weiteren Einfamilienhaus,
Zweifamilienhaus oder einer weiteren Eigentums-
wohnung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 (Folge-
objekt) in Anspruch nehmen, wenn er das Folge-
objekt innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren
vor und drei Jahren nach Ablauf des Veranlagungs-
zeitraums, in dem ihm das Erstobjekt letztmals zu-
gerechnet worden ist, anschafft oder herstellt; ent-
sprechendes gilt bei einem Ausbau oder einer Er-
weiterung eines Einfamilienhauses, Zweifamilien-
hauses oder einer Eigentumswohnung. Im Fall des
Satzes 4 ist der Begünstigungszeitraum für das Fol-
geobjekt um die Anzahl der Veranlagungszeiträume
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zu kürzen, in denen das Erstobjekt dem Steuer-
pflichtigen zugerechnet worden ist; hat der Steuer-
pflichtige das Folgeobjekt in einemVeranlagungs-
zeitraum, in dem ihm das Erstobjekt noch zuzu-
rechnen ist, hergestellt oder angeschafft oder einen
Ausbau oder eine Erweiterung vorgenommen, so be-
ginnt der Begünstigungszeitraum für das Folgeob-
jekt abweichend von Absatz 1 mit Ablauf des Ver-
anlagungszeitraums, in dem das Erstobjekt dem
Steuerpflichtigen letztmals zugerechnet worden ist.

(6) Ist ein Einfamilienhaus, ein Zweifamilienhaus
oder eine Eigentumswohnung mehreren Steuer-
pflichtigen zuzurechnen,so ist Absatz 5 mit der
Maßgabe anzuwenden, daß der Anteil des Steuer-
pflichtigen an einem dieser Gebäude oder an einer
Eigentumswohnung, einem Einfamilienhaus, einem
Zweifamilienhaus oder einer Eigentumswohnung
gleichsteht; entsprechendes gilt bei dem Ausbau
oder der Erweiterung von Einfamilienhäusern, Zwei-
familienhäusern oder Eigentumswohnungen, die
mehreren Steuerpflichtigen zuzurechnen sind. Satz
t ist nicht anzuwenden, wenn ein Einfamilienhaus,
ein Zweifamilienhaus oder eine Eigentumswohnung
ausschließlich dem Steuerpflichtigen und seinem
Ehegatten zuzurechnen ist und bei den Ehegatten
die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 vorliegen.

(7) Der Bauherr von Kaufeigenheimen, Träger-
kleinsiedlungen und Kaufeigentumswohnungen
kann abweichend von Absatz 5 für alle von ihm er-
stellten Kaufeigenheime, Trägerkleinsiedlungen und
Kaufeigentumswohnungenim Jahr der Fertigstel-
lung und im folgenden Jahr erhöhte Absetzungen
bis zu jeweils 5 vom Hundert vornehmen.

(8) Bei Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern
und Eigentumswohnungen, die nach dem 31. De-
zember 1976und vor dem 15. Juli 1977 angeschafft
worden sind, gilt folgendes:
1. Anstelle der Absätze 1, 3 und 5 können die Vor-

schriften des $ 7b in den bisherigen Fassungen
oder des $ 54 weiter angewendet werden.

2. Absatz 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß
an die Stelle des 31. Dezember 1976 der 15. Juli
1977 tritt. Hat der Erwerber erhöhte Absetzun-
gen nach Absatz 1 in Anspruch genommen, ist
Absatz 2 nicht anzuwenden,

gTcC
Förderung des Wohnungsbaues

(1) Steuerpflichtige,die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung nach $ 4 Abs. 1 oder
nach $ 5 ermitteln, können bei unverzinslichen, in
gleichen Jahresbeträgen zu tilgenden Darlehen, die
aus Mitteln des Betriebs zur Förderung des Baues
von Wohnungen gegeben werden, 25 vom Hundert
des nach Absatz 3 berücksichtigungsfähigen Ge-
samtbetrags der im Wirtschaftsjahr gegebenen Dar-
lehen außerhalb der Bilanz vom Gewinn abziehen.
Das gilt auch, wenn die Hingabe der Darlehen nicht
durch den Betrieb veranlaßt worden ist. Die Darle-
hen sind in der Bilanz mit dem Wert anzusetzen, der



sich nach Abzug von Zwischenzinsen unter Berück-
sichtigung von Zinseszinsen vom Nennbetrag der
Darlehen ergibt. Dabei ist von einem Zinssatz von
höchstens 5,5 vom Hundert auszugehen.

(2) Voraussetzung für die Anwendung des Absat-
zes list, daß die Darlehen
1. eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren haben,
2. nach dem 31. Dezember 1954und vor dem 1. Ja-

nuar 1962an einen Bauherrn gegeben werden,
3. von demBauherrnunverzüglichund unmittelbar

zur nachstelligen Finanzierung oder Restfinanzie-
rung des Baues von Wohnungen im Sinne des
$ 39 oder des $ 82 des Zweiten Wohnungsbauge-
setzes (Wohnungsbau- und Familienheimgesetz)
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 2330-2, veröffentlichten bereinigten
Fassung
a) in Eigenheimen, Kaufeigenheimen, Kleinsied-

lungen oder als Wohnungen (Eigentumswoh-
nungen)im Sinne des Ersten Teils des Woh-
nungseigentumsgesetzes oder

b) durch Wiederaufbau von durch Kriegseinwir-
kung ganz oder teilweise zerstörten Gebäuden

verwendet werden und
4. weder unmittelbar noch mittelbar in wirtschaftli-

chem Zusammenhang mit der Aufnahme eines
Kredits stehen.

(3) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn die Darle-
hen 7000 Deutsche Mark für jede geförderte Woh-
nung nicht übersteigen. Bei Darlehen, die zur Finan-
zierung des Baues von Wohnungen in Eigenheimen,
Kaufeigenheimen, Kleinsiedlungen oder von Woh-
nungen (Eigentumswohnungen) im Sinne des Ersten
Teils des Wohnungseigentumsgesetzes verwendet
werden, erhöht sich dieser Betrag auf 10.000Deut-
sche Mark. Bei Eigenheimen, Kaufeigenheimen und
Kleinsiedlungen mit zwei Wohnungen gilt diese
Erhöhung nur für Darlehen zur Finanzierung einer
der beiden Wohnungen. Die Darlehen dürfen bei der
Ermittlung des nach Absatz 1 vom Gewinn abzuzie-
henden Betrags nur insoweit berücksichtigt werden,
als sie 30 vom Hundert des Gewinns aus dem Be-
trieb nicht übersteigen, aus dessen Mitteln die Dar-
lehen gegeben worden sind. Das gilt nicht, wenn
diese Wohnungen für Arbeitnehmer des Steuer-
pflichtigen errichtet werden.

(4) Zum Nachweis der in Absatz 2 Nr. 3 und in
Absatz 3 Satz 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen
ist eine Bescheinigung der nach $ 95 Abs. 1 des
Zweiten Wohnungsbaugesetzes bestimmten Stelle
vorzulegen.

(5) Wird ein Darlehen im Sinne des Absatzes 1
während der Laufzeit über die Tilgungsbeträge hin-
aus zurückgezahlt oder innerhalb von zehn Jahren
nach der Hingabe abgetreten, so ist zum Zweck der
Nachversteuerung im Wirtschaftsjahr oder Kalen-
derjahr der Rückzahlung oder Abtretung der nach
Absatz 1 abgezogene Betrag außerhalb der Bilanz
dem Gewinn hinzuzurechnen.

$7d
Erhöhte Absetzungen für Wirtschaitsgüter,

die dem Umweltschutz dienen
(1) Bei abnutzbarenbeweglichenund unbewegli-

chen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, bei
denen die Voraussetzungen des Absatzes 2 vorlie-
gen und die nach dem31. Dezember1974und vor
dem 1. Januar 1981 angeschafft oder hergestellt
worden sind, können abweichend von $ 7 im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung. oder Herstellung bis zu
60vom Hundert und in den folgendenWirtschafts-
jahren bis zur vollen Absetzung jeweils bis zu
10 vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten abgesetzt werden. Nicht in Anspruch
genommene erhöhte Absetzungen können nachge-
holt werden; dabei können nachträgliche Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten abweichend von
$7a Abs. 1 so behandelt werden, als wären sie im
Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung
entstanden.

(2) Die erhöhten Absetzungen nach Absatz 1 kön-
nen nur in Anspruch genommen werden, wenn
1. die Wirtschaftsgüter in einem im Inland belege-

nen Betrieb des Steuerpflichtigen unmittelbar und
ausschließlich oder fast ausschließlich dem
Umweltschutz dienen und

2. die von der LandesregierungbestimmteStellebe-
scheinigt, daß
a) die Wirtschaftsgüter zu dem in Nummer 1 be-

zeichneten Zweck bestimmt und geeignet sind
und

b) die Anschaffung oder Herstellung der Wirt-
schaftsgüter im öffentlichen Interesse erfor-
derlich ist.

(3) Die Wirtschaftsgüter dienen dem Umwelt-
schutz, wenn sie dazu verwendet werden,
1. a) den Anfall von Abwasser oder

b) Schädigungen durch Abwasser oder
c) Verunreinigungen der Gewässer durch andere

Stoffe als Abwasser oder
d) Verunreinigungen der Luft oder
e) Lärm oder Erschütterungen
zu verhindern, zu beseitigen oder zu verringern
oder

2. Abfälle nach den Grundsätzen des Abfallbeseiti-
gungsgesetzes zu beseitigen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auf nach dem 31.De-
zember 1974 und vor dem 1. Januar 1981 eniste-
hende nachträgliche Herstellungskosten bei Wirt-
schaftsgütern, die dem Umweltschutz dienen und
die vor dem 1. Januar 1975angeschafft oder herge-
stellt worden sind, mit der Maßgabe entsprechend
anzuwenden, daß im Wirtschaftsjahr der Fertigstel-
lung der nachträglichen Herstellungsarbeiten
erhöhte Absetzungen bis zur vollen Höhe der nach-
träglichen Herstellungskosten vorgenommen wer-
denkönnen.Das gleichegilt, wenn bei Wirtschafts-
gütern, die nicht dem Umweltschutz dienen, nach-
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trägliche Herstellungskosten dadurch entstehen, daß
ausschließlich aus Gründen des Umweltschutzes
Veränderungen vorgenommen werden. Nachträg-
liche Herstellungskosten, bei denen die erhöhten
Absetzungen nach Satz 1 in Anspruch genommen
werden, scheiden für die Anwendung der $$ 79, 82
und 82e der Einkommensteuer-Durchführungsver-
ordnung aus.

(5) Die erhöhten Absetzungen nach Absatz 1 kön-
nen bereits für Anzahlungen auf Anschaffungsko-
sten und für Teilherstellungskosten in Anspruch ge-
nommen werden. $ 7a Abs. 2 ist mit der Maßgabe
anzuwenden, daß die Summe der erhöhten Abset-
zungen 60 vom Hundert der bis zum Ende des jewei-
ligen Wirtschaftsjahrs insgesamt aufgewendeten
Anzahlungen oder Teilherstellungskosten nicht über-
steigen darf. Satz 1 gilt in den Fällen des Absatzes 4
sinngemäß.

(6) Die erhöhten Absetzungen nach den Absätzen
1 bis 5 werden unter der Bedingung gewährt, daß
die Voraussetzung des Absatzes 2Nr. 1
1. in den Fällen des Absatzes 1 mindestens 5 Jahre

nach der Anschaffung oder Herstellung der Wirt-
schaftsgüter,

2. in den Fällen des Absatzes 4 Satz 1 mindestens
fünf Jahre nach Beendigung der nachträglichen
Herstellungsarbeiten

erfüllt wird.

(7) Steuerpflichtige, die nach dem 31. Dezember
1974und vor dem 1. Januar 1981durch Hingabe
eines Zuschusses zur Finanzierung der Anschaäf-
fungs- oder, Herstellungskosten von abnutzbaren
Wirtschaftsgütern im Sinne des Absatzes 2 ein
Recht auf Mitbenutzung dieser Wirtschaftsgüter
erwerben, können bei diesem Recht abweichend von
$ 7 erhöhteAbsetzungennachMaßgabedes Absat-
zes 1 oder 4 Satz 1 vornehmen. Die erhöhten Abset-
zungen können nur in Anspruch genommen werden,
wenn der Empfänger
1. den Zuschuß unverzüglich und unmittelbar zur

Finanzierung der Anschaffung oder Herstellung
der Wirtschaftsgüter oder der nachträglichen
Herstellungsarbeiten bei den Wirtschaftsgütern
verwendet und

2. dem Steuerpflichtigen bestätigt, daß die Voraus-
setzung der Nummer 1 vorliegt und daß für die
Wirtschaftsgüter oder die nachträglichen Her-
stellungsarbeiten eine Bescheinigung nach Ab-
satz2Nr. 2erteilt ist.

Absatz 6 gilt sinngemäß.

(8) Die erhöhten Absetzungen nach den Absätzen
1 bis 7 können für Wirtschaftsgüter nicht in An-
spruch genommen werden, die in nach dem 31.De-
zember 1974errichteten Betrieben oder Betriebstät-
ten verwendet werden. Die Verlagerung von Betrie-
ben oder Betriebstätten gilt nicht als Errichtung im
Sinne des Satzes 1, wenn die in Absatz 2 Nr. 2
bezeichnete Behörde bestätigt, daß die Verlagerung
im Öffentlichen Interesse aus Gründen des Umwelt-
schutzes erforderlich ist.
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$7e
Bewertungsireiheit für Fabrikgebäude,
Lagerhäuser und landwirtschaftliche

Betriebsgebäude

(1) Steuerpflichtige, die
1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur

Inanspruchnahme von Rechten und Vergünsti-
gungen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,
Weltanschauung oder politischer Gegnerschaft
gegen den Nationalsozialismus verfolgt worden
sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und
den Gewinn nach $ 5 ermitteln, können bei Gebäu-
den, die im eigenen gewerblichen Betrieb unmittel-
bar
a) der Fertigung oder
b) der Bearbeitung von zum Absatz bestimmten

Wirtschaftsgütern oder
c) der Wiederherstellung von Wirtschaftsgütern

oder
d) ausschließlich der Lagerung von Waren, die zum

Absatz an Wiederverkäufer bestimmt sind oder
für fremde Rechnung gelagert werden,

dienen und nach dem 31. Dezember 1951hergestellt
worden sind, neben den nach $ 7 Abs. 4 von den
Herstellungskosten zu bemessenden Absetzungen
für Abnutzung im Wirtschaftsjahr der Herstellung
und in dem darauffolgenden Wirtschaftsjahr bis zu
je 10 vom Hundert der Herstellungskosten abschrei-
ben. In den folgenden Wirtschaftsjahren bemessen
sich die Absetzungen für Abnutzung nach dem Rest-
wert und dem nach $ 7 Abs. 4 unter Berücksichti-
gung der Restnutzungsdauer des Gebäudes maßge-
benden Hundertsatz. Den Herstellungskosten eines
Gebäudeswerdendie Aufwendungengleichgestellt,
die nach dem 31. Dezember 1951zumWiederaufbau
eines durch Kriegseinwirkung ganz oder teilweise
zerstörten Gebäudes gemacht werden, wenn dieses
Gebäude ohne den Wiederaufbau nicht oder nicht
mehr voll zu einem der in Satz 1 bezeichneten
Zwecke verwendet werden kann.

(2) Absatz 1 ist entsprechend anwendbar auf die
Herstellungskosten von land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebsgebäuden und auf die Aufwendungen
zum Wiederaufbau von durch Kriegseinwirkung
ganz oder teilweise zerstörten land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsgebäuden, wenn der Gewinn
aus Land- und Forstwirtschaft nach $ 4 Abs. 1 ermit-
telt wird.
(3) Bei nach dem31.Dezember1966hergestellten

Gebäuden können die Abschreibungen nach Absatz
1 oder Absatz 2 nur in Anspruch genommen werden,
wenn die Gebäude vom Steuerpflichtigen vor
Ablauf des zehntenKalenderjahrsseit der erstmali-
gen Aufnahme einer gewerblichen oder land- und
forstwirtschaftlichen Tätigkeit im Geltungsbereich
dieses Gesetzes hergestellt worden sind. Für
Gebäude, die vom Steuerpflichtigen nach Ablauf des
20. Kalenderjahrs seit der erstmaligen Begründung
eines Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts im
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Geltungsbereich dieses Gesetzes, frühestens jedoch
seit dem 1. Januar 1950, hergestellt werden, sind
Abschreibungen nach Absatz 1 oder Absatz 2 nicht
zulässig.

87f
Bewertungsireiheit für abnutzbare Wirtschaftsgüter

des Anlagevermögens privater Krankenhäuser
(1) Steuerpflichtige, die im Inland ein privates

Krankenhaus betreiben, können unter den Voraus-
setzungen des Absatzes 2 bei abnutzbaren Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens, die dem
Betrieb dieses Krankenhauses dienen, im Jahr der
Anschaffung oder Herstellungund in den vier fol-
genden Jahren neben den Absetzungen für Abnut-
zung nach $ 7 Abs. 1 oder 4 Abschreibungen vor-
nehmen, und zwar
1. bei beweglichenWirtschaftsgüterndes Anlage-

vermögens bis zur Höhe von insgesamt 50 vom
Hundert,

2. bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anla-
gevermögens bis zur Höhe von insgesamt 30 vom
Hundert

der Anschaffungs-oder Herstellungskosten.In den
folgenden Jahren bemessen sich die Absetzungen
für Abnutzung bei beweglichen Wirtschaftsgütern
nach dem Restwert und der Resinutzungsdauer, bei
Gebäuden nach dem Restwert und dem nach $ 7
Abs. 4 unter Berücksichtigung der Restnutzungs-
dauer maßgebenden Hundertsatz.
(2) Die Abschreibungen nach Absatz 1 können

nur in Anspruch genommen werden, wenn bei dem
privaten Krankenhaus im Jahr der Anschaffung
oder Herstellung der Wirtschaftsgüter und im Jahr
der Inanspruchnahme der Abschreibungen die in
$ 67 Abs.1 oder 2 der Abgabenordnung bezeich-
neten Voraussetzungen erfüllt sind.
(3) Die Abschreibungen nach Absatz 1 können be-

reits für Anzahlungen auf Anschaffungskosten und
für Teilherstellungskosten in Anspruch genommen
werden.

4. Überschuß der Einnahmen über
die Werbungskosten

88
Einnahmen

(1) Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder
Geldeswert bestehen und dem Steuerpflichtigen im
Rahmen einer der Einkunftsarten des $ 2 Abs. 1
Nr. 4bis 7 zufließen.
(2) Einnahmen,die nicht in Geld bestehen(Woh-

nung, Kost, Waren und sonstige Sachbezüge)sind
mit den üblichen Mittelpreisen des Verbrauchsorts
anzusetzen. Bei Arbeitnehmern, für deren Sachbe-
züge durch Rechtsverordnung nach $ 17 Nr. 3 des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch Werte bestimmt
worden sind, sind diese Werte maßgebend.

59
Werbungskosten

(1) Werbungskosten sind Aufwendungen zur
Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnah-

men. Sie sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei
der sie erwachsen sind. Werbungskosten sind auch
1. Schuldzinsenund auf besonderenVerpflichtungs-

gründen beruhende Renten und dauernde Lasten,
soweit sie mit einer Einkunftsart in wirtschatftli-
chem Zusammenhang stehen. Bei Leibrenten kann
nur der Anteil abgezogen werden, der sich aus
der in $ 22 Nr. 1 Buchstabe a aufgeführten
Tabelle ergibt; in den Fällen des $ 22 Nr. 1 Buch-
stabe a letzter Satz kann nur der Anteil, der nach
der in dieser Vorschrift vorgesehenen Rechtsver-
ordnung zu ermitteln ist, abgezogen werden;

2. Steuern vom Grundbesitz, sonstige öffentliche
Abgaben und Versicherungsbeiträge, soweit
solche Ausgaben sich auf Gebäude oder auf
Gegenständebeziehen,die demSteuerpflichtigen
zur Einnahmeerzielung dienen;

3. Beiträge zu Berufsständen und sonstigen Berufs-
‚verbänden, deren Zweck nicht auf einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist;

4. Aufwendungen des Arbeitnehmers für Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Bei Fahr-
tenmit einemeigenenKraftfahrzeugwerden die
Aufwendungen für jeden Arbeitstag, an dem das
Kraftfahrzeug benutzt wird, nur in Höhe der fol-
genden Pauschbeträge anerkannt:
a) bei BenutzungeinesKraftwagens

0,36 Deutsche Mark,
b) bei Benutzung eines Motorrads oder Motor-
rollers 0,16DeutscheMark

für jeden Kilometer, den die Wohnung von der
Arbeitsstätte entfernt liegt; für die Bestimmung
der Entfernung ist die kürzeste benutzbare Stra-
ßenverbindung maßgebend. Wird dem Arbeitneh-
mer vom Arbeitgeber für Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte ein Kraftfahrzeug zur
Verfügung gestellt, so kann der Arbeitnehmer
höchstens die in Satz 2 bezeichneten Beträge gel-
tend machen;

5. notwendige Mehraufwendungen, die einem
Arbeitnehmer aus Anlaß einer doppelten Haus-
haltsführung entstehen. Eine doppelte Haushalts-
führung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer außer-
halb des Ortes, in dem er einen eigenen Haus-
stand unterhält, beschäftigt ist und auch am
Beschäftigungsort wohnt. Aufwendungen für
Fahrten vom Beschäftigungsort zum Ort des eige-
nen Hausstands und zurück (Familienheimfahr-
ten) können jeweils nur für eine Familienheim-
fahrt wöchentlich als Werbungskosten abgezogen
werden. Bei Familienheimfahrten mit eigenem
Kraftfahrzeug ist je Kilometer der Entfernung
zwischen dem Ort des eigenen Hausstands und
dem Beschäftigungsort Nummer 4 Satz 2 entspre-
chendanzuwenden.Bei Familienheimfahrtenmit
einem vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten
Kraftfahrzeug ist Nummer 4 Satz 3 entsprechend
anzuwenden;

6. Aufwendungen für Arbeitsmittel (Werkzeuge und
Berufskleidung);

7. Absetzungen für Abnutzung und für Substanzver-
ringerung ($ 7 Abs. 1,4, 5 und 6, $$ 7 b, 54).
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(2) Abweichend von Absatz 1 Nr. 4 Satz 2 und 3
undNr. 5 Satz4und5werden
1. bei Körperbehinderten, deren Minderung der

Erwerbsfähigkeit mindestens 70 vom Hundert be-
trägt,

2. bei Körperbehinderten, deren Minderung der Er-
werbsfähigkeit weniger als 70 vom Hundert, aber
mindestens 50 vom Hundert beträgt und die
erheblich gehbehindert sind,

für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
und für Familienheimfahrten auf Antrag die tatsäch-
lichen Aufwendungen abgezogen. Die Vorausset-
zungen der Nummern 1 und 2 sind durch amtliche
Unterlagen nachzuweisen.

(3) Absatz 1 Nr. 4 und 5 und Absatz 2 gelten bei
den Einkunftsarten im Sinne des $ 2 Abs. 1 Nr. 5 bis
7 entsprechend.
(4) Für die Anerkennung von Mehraufwendungen

für Verpflegung als Werbungskostenkönnendurch
Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustim-
mung des Bundesrates Höchstbeträge bestimmt wer-
den; diese Höchstbeträge dürfen 140 vom Hundert
der pauschalen Tagegeldbeträge des Bundesreiseko-
stengesetzes nicht überschreiten.

89a
Pauschbeträge für Werbungskosten

Für Werbungskosten sind bei der Ermittlung der
Einkünfte die folgenden Pauschbeträge abzuziehen,
wenn nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen
werden:
1. von den Einnahmen

Arbeit:
ein Pauschbetrag von 564Deutsche Mark;

aus nichtselbständiger

2. von den Einnahmen aus Kapitalvermögen:
ein Pauschbetrag von 100Deutsche Mark;
bei Ehegatten, die nach $$26, 26b zusammen ver-
anlagt werden, erhöht sich dieser Pauschbetrag
auf insgesamt 200Deutsche Mark;

3. von wiederkehrenden Bezügen im Sinne des $ 22
Nr. 1:
ein Pauschbetrag von 200Deutsche Mark.

Die Pauschbeträge dürfen im Fall der Nummer I nur
bis zur Höhe der um die Freibeträge nach $ 19
Abs. 2 bis 4 geminderten Einnahmen, in den Fällen
der Nummern 2 und 3 nur bis zur Höhe der Einnah-
men abgezogen werden.

4a. Umsatzsteuerrechtlicher Vorsteuerabzug

$9b
(1) Der Vorsteuerbetrag nach $ 15 des Umsatz-

steuergesetzesvom 29. Mai 1967(BGBl. I S. 545)
gehört, soweit er bei der Umsatzsteuer abgezogen
werden kann, nicht zu den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten des Wirtschaftsguts, auf dessen
Anschaffung oder Herstellung er entfällt. Der Teil
des Vorsteuerbetrags, der nicht abgezogen werden
kann, braucht den Anschaffungs- oder Herstellungs-
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kosten des Wirtschaftsguts, auf dessen Anschaffung
oder Herstellung der Vorsteuerbetrag entfällt, nicht
zugerechnetzuwerden,
1. wenn er 25 vom Hundert des Vorsteuerbetrags

und 500Deutsche Mark nicht übersteigt, oder.
2. wenn die zum Ausschluß vom Vorsteuerabzug

führenden Umsätze nicht mehr als drei vom Hun-
dert des Gesamtumsatzes betragen.

(2)Wird der Vorsteuerabzug nach $ 15Abs. 7 und
Abs. 8 Nr. 3 oder Nr. 4 oder $ 15a des Umsatzsteu-
ergesetzes berichtigt, so sind die Mehrbeträge als
Betriebseinnahmen oder Einnahmen, die Minderbe-
träge als Betriebsausgaben oder Werbungskosten zu
behandeln; die Anschaffungs- oder Herstellungsko-
sten bleiben unberührt.

(3) Die Umsatzsteuer für den Selbstverbrauch
nach $ 30 des Umsatzsteuergesetzes gehört zu den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Wirt-
schaftsguts, auf dessen Selbstverbrauch sie entfällt.

5. Sonderausgaben

$10

(1) Sonderausgaben, die vom Gesamtbetrag der
Einkünfte abgezogen werden, sind die folgenden
Aufwendungen, wenn sie weder Betriebsausgaben
noch Werbungskosten sind:

1. auf besonderen Verpflichtungsgründen beru-
hende Renten und dauernde Lasten, die nicht mit
Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang
stehen,die bei der Veranlagung außer Betracht
bleiben. Bei Leibrenten kann nur der Anteil
abgezogen werden, der sich aus der in $ 22 Nr. 1
Buchstabea aufgeführtenTabelle ergibt; in den
Fällen des $ 22 Nr. 1 Buchstabe a letzter Satz
kann nur der Anteil, der nach der in dieser Vor-
schrift vorgesehenen Rechtsverordnung zu ermit-
teln ist, abgezogen werden;

2. a) Beiträgezu Kranken-, Unfall- und Haftpflicht-
versicherungen, zu den gesetzlichen Renten-
versicherungen und an die Bundesanstalt für
Arbeit;

b) Beiträge zu den folgenden Versicherungen auf
den Erlebens- oder Todesfall:
aa) Risikoversicherungen,die nur für denTo-

desfall eine Leistung vorsehen,
bb) Rentenversicherungen ohne Kapitalwahl-

recht,
cc) Rentenversicherungen mit Kapitalwahl-

recht gegen laufende Beitragsleistung,
wenn das Kapitalwahlrechtnicht vor Ab-
lauf von zwölf Jahren seit Vertragsab-
schluß ausgeübt werden kann,
Kapitalversicherungen gegen laufende
Beitragsleistung mit Sparanteil, wenn der
Vertrag für die Dauer von mindestens
zwölf Jahren abgeschlossen worden ist.

dd)

Fondsgebundene Lebensversicherungen sind aus-
geschlossen;



Baudarlehen. Baudarlehen sind auch Darlehen,
die zum Erwerb von Wohnbesitz im Sinne des
$12a des Zweiten Wohnungsbaugesetzes be-
stimmt sind. Beiträge, die nach Ablauf von vier
Jahren seit Vertragsabschluß geleistet werden,
können nur insoweit abgezogen werden, als sie
das Eineinhalbfache des durchschnittlichen Jah-
resbetrags der in den ersten vier Jahren geleiste-
ten Beiträge im Veranlagungszeitraum nicht
übersteigen;

gleichsgesetzes abzugsfähigen Teile der Vermö-
gensabgabe, der Hypothekengewinnabgabe und
der Kreditgewinnabgabe;

Berufsausbildung oder seine Weiterbildung in
einem nicht ausgeübten Beruf bis zu 900
Deutsche Mark im Kalenderjahr. Dieser Betrag
erhöht sich auf 1200 Deutsche Mark, wenn der
Steuerpflichtige wegen der Ausbildung oder Wei-
terbildung außerhalb des Orts untergebracht ist,
in dem er einen eigenen Hausstand unterhält.
Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn
dem Steuerpflichtigen Aufwendungen für eine
Berufsausbildung oder Weiterbildung seines Ehe-
gatten erwachsen; in diesem Fall können die
Beträge von 900 Deutsche Mark und 1200
Deutsche Mark für den in der Berufsausbildung
oder Weiterbildung befindlichen Ehegatten ins-
gesamt nur einmal abgezogen werden. Als Auf-
wendungen für eine Berufsausbildung gelten
auch Aufwendungen für eine hauswirtschaftliche
Aus- oder Weiterbildung. Zu den Aufwendungen
für eine Berufsausbildung oder Weiterbildung
gehören nicht Aufwendungen für den Lebensun-
terhalt, es sei denn, daß es sich um Mehraufwen-
dungen handelt, die durch eine auswärtige Unter-
bringung im Sinne des Satzes 2 entstehen.
(2) Voraussetzung für den Abzug der in Absatz 1

weder unmittelbar noch mittelbar in wirtschaftli-
chem Zusammenhang mit der Aufnahme eines
Kredits stehen,

menhang mit steuerfreien Einnahmen stehen und

sen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitungim
Inland haben oder denen die Erlaubnis zum
Geschäftsbetrieb im Inland erteilt ist, oder an
einen Sozialversicherungsträger geleistet werden.
(3) Vorsorgeaufwendungen (Absatz 1 Nr. 2 und 3)

Beiträge im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und 3
zusammen bis zu 2100 Deutsche Mark,
im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten
bis zu 4200 Deutsche Mark.

Diese Beträge erhöhen sich für jedes Kind des
Steuerpflichtigen ($32 Abs. 4 bis 7) um

600Deutsche Mark;
2. Beiträge im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 zusätzlich

bis zu 1500 Deutsche Mark,
im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten
bis zu 3000 Deutsche Mark.
DieseBeträgevermindernsich
a) bei Arbeitnehmern um den vom Arbeitgeber

geleisteten gesetzlichen Beitrag zur gesetzli-
chen Rentenversicherungsowie um steuer-
freie Zuschüsse des Arbeitgebers im Sinne des
$ 3 Nr. 62 Satz 2 und 3,

b) bei Steuerpflichtigen, die während des ganzen
Kalenderjahrs
aa) in der gesetzlichen Rentenversicherung

versicherungsfrei oder auf Antrag des
Arbeitgebers von der Versicherungs-
pflicht befreit waren und denen für den
Fall ihres Ausscheidens aus der Beschäfti-
gung auf Grund des Beschäftigungsver-
hältnisses eine lebenslängliche Versor-
gung oder an deren Stelle eine Abfindung
zustehtoder die in der gesetzlichenRen-
tenversicherung nachzuversichern sind,

bb) nicht der gesetzlichen Rentenversiche-
rungspflicht unterlegen, eine Berufstätig-
keit ausgeübt und im Zusammenhang
damit auf Grund vertraglicher Vereinba-
rungen Anwartschaftsrechte auf eine
Altersversorgung ganz oder teilweise
ohne eigene Beitragsleistung erworben
haben,

cc) Einkünfte im Sinne des $ 22 Nr. 4 in Aus-
übung eines Mandats bezogen haben,

um 9 vom Hundert der Einnahmen aus der
Beschäftigung oder Tätigkeit, höchstens des
Jahresbetrags der Beitragsbemessungsgrenze
in der gesetzlichen Rentenversicherung der
Angestellten;

3. Beiträge im Sinne des Absatzes I Nr. 2 und 3, die
die nach den Nummern 1 und 2 abziehbaren
Beträge übersteigen, zur Hälfte, höchstens bis zu
50 vom Hundert des Höchstbetrags nach Num-
mer.
(4) Steuerpflichtige, die Anspruch auf eine Prä-

mie nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz haben,
können für jedes Kalenderjahr wählen, ob sie für
Bausparbeiträge (Absatz 1 Nr. 3) den Sonderausga-
benabzug oder eine Prämie nach dem Wohnungs-

1) Für den Veranlagungszeitraum 1977gilt $ 10 Abs. 3 Nr. 1 und 2
in der folgenden Fassung:
1. Beiträge im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 zusammen bis

zu 1 800 Deutsche Mark,
im Fall der Zusammenveranlagungvon Ehegatten bis zu

3 600DeutscheMark.
Diese Beträge erhöhen sich für jedes Kind des Steuerpflichtigen
($ 32 Abs. 4 bis 7) um 600DeutscheMark;

2. Beiträge im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 zusätzlich bis zu
1500DeutscheMark,

im Fall der Zusammenveranlagungvon Ehegatten bis zu
3.000DeutscheMark.

Diese Beträge vermindern sich bei Arbeitnehmern um den vom
Arbeitgeber geleisteten gesetzlichen Beitrag zur gesetzlichen
Rentenversicherung sowie um steuerfreie Zuschüsse des Arbeit-
gebers im Sinne des $ 3 Nr. 62 Satz 2 und 3;
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bau-Prämiengesetz erhalten wollen (Wahlrecht).
Das Wahlrecht kann für die Bausparbeiträge eines
Kalenderjahrs nur einheitlich ausgeübt werden.
Steuerpflichtige, denen im Kalenderjahr der Bei-
tragsleistung gemeinsam der Höchstbetrag des $ 3
Abs. 2 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes zusteht,
können ihr Wahlrecht nur einheitlich ausüben.
Eine Änderung der getroffenen Wahl ist nicht zuläs-
sig. Das Wahlrecht wird zugunsten des Sonderaus-
gabenabzugs dadurch ausgeübt, daß der Steuer-
pflichtige einen ausdrücklichen Antrag auf Berück-
sichtigung der betreffenden Sonderausgaben stellt.

(5) Der Steuerpflichtige oder Personen, denen im
Kalenderjahr der Beitragsleistung gemeinsam der
Höchstbetrag des $ 2 Abs. 2 des Spar-Prämiengeset-
zes oder des $ 3 Abs. 2 des Wohnungsbau-Prämien-
gesetzes zusteht, können für Bausparbeiträge den
Sonderausgabenabzug nicht erhalten, wenn der
Steuerpflichtige oder eine der bezeichneten Perso-
nen eine Prämie nach dem Spar-Prämiengesetz oder
dem Wohnungsbau-Prämiengesetz beantragt hat
(Kumulierungsverbot). Dies gilt nicht, wenn die
Bausparbeiträge, für die der Sonderausgabenabzug,
oder die prämienbegünstigten Aufwendungen, für
die die Prämie beantragt worden ist, ausschließlich
1. vermögenswirksame Leistungen darstellen, für

die eine Arbeitnehmer-Sparzulage ($ 12 Abs. 1
desDrittenVermögensbildungsgesetzes)gewährt
wird, oder

2. von der Unterhaltssicherungsbehörde nach dem
Unterhaltssicherungsgesetz überwiesene Spar-
beiträge darstellen.

(6) Nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ist
eine Nachversteuerung durchzuführen
1. bei Rentenversicherungen gegen Einmalbeitrag

(Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb),
wenn vor Ablauf von zwölf Jahren seit Vertrags-
abschluß, außer im Schadensfall oder bei Erbrin-
gung der vertragsmäßigen Rentenleistung, Ein-
malbeiträge ganz oder zum Teil zurückgezahlt
oder Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag
ganz oder zum Teil abgetreten oder beliehen wer-
den;

2..bei Bausparverträgen(Absatz 1 Nr. 3),wenn vor
Ablauf von zehn Jahren seit Vertragsabschluß
die Bausparsumme ganz oder zum Teil ausge-
zahlt, geleistete Beiträge ganz oder zum Teil
zurückgezahltoder Ansprüche aus demBauspar-
vertrag abgetreten oder beliehen werden.
Unschädlich ist jedoch die vorzeitige Verfügung,
wenn
a) die Bausparsumme ausgezahlt oder die

Ansprüche aus dem Vertrag beliehen werden
und der Steuerpflichtige die empfangenen
Beträge unverzüglich und unmittelbar zum
Wohnungsbauverwendetoder

b) im Falle der Abtretung der Erwerber die Bau-
sparsumme oder die auf Grund einer Belei-
hung empfangenen Beträge unverzüglich und
unmittelbar zum Wohnungsbau für den Abtre-
tenden oder dessen Angehörige im Sinne des
$ 15der Abgabenordnung verwendet oder
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c) der Steuerpflichtige oder sein von ihm nicht
dauernd getrennt lebender Ehegatte nach Ver-
tragsabschluß gestorben oder völlig erwerbs-
unfähig geworden ist oder

d) der Steuerpflichtige nach Vertragsabschluß
arbeitslos geworden ist und die Arbeitslosig-
keit mindestens ein Jahr lang ununterbrochen
bestanden hat und im Zeitpunkt der vorzeiti-
gen Verfügung noch besteht.

810a
Steuerbegünstigung

des nicht entnommenen Gewinns
(1) Steuerpflichtige,die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur
Inanspruchnahme von Rechten und Vergünsti-
gungen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,
Weltanschauung oder politischer Gegnerschaft
gegen den Nationalsozialismus verfolgt worden
sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und
ihre GewinneausLand-und Forstwirtschaftund aus
Gewerbebetrieb nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5
ermitteln, können auf Antrag bis zu 50 vom Hundert
der Summe der nicht entnommenen Gewinne, höch-
stens aber 20000 Deutsche Mark als Sonderausga-
ben vom Gesamtbetrag der Einkünfte abziehen. Als
nicht entnommengilt auch der Teil der Summeder
Gewinne, der zur Zahlung der auf die Betriebsver-
mögen entfallenden Abgaben nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz verwendet wird. Der als steuerbegün-
stigt in Anspruch genommene Teil der Summe der
Gewinne ist bei der Veranlagung besonders festzu-
stellen.

(2) Übersteigen in einem der auf die Inanspruch-
nahme der Steuerbegünstigung (Absatz 1) folgenden
drei Jahre bei dem Steuerpflichtigen oder seinem
Gesamtrechtsnachfolger die Entnahmen aus dem
Betrieb die Summe der bei der Veranlagung zu
berücksichtigenden Gewinne aus Land- und Forst-
wirtschaft und aus Gewerbebetrieb, so ist der über-
steigende Betrag (Mehrentnahme) bis zur Höhe des
besonders festgestelltenBetrags (Absatz 1 letzter
Satz) dem Einkommen im Jahr der Mehrentnahme
zum Zweck der Nachversteuerung hinzuzurechnen.
Beträge, die zur Zahlung der auf die Betriebsvermö-
gen entfallenden Abgaben nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz verwendet werden, rechnen auch in
diesem Fall nicht zu den Entnahmen. Soweit Ent-
nahmen zur Zahlung von Erbschaftsteuer auf den
Erwerb des Betriebsvermögens von Todes wegen
oder auf den Übergang des Betriebsvermögensan
Personen der Steuerklasse I des $ 9 des Erbschaft-
steuergesetzesverwendetwerden oder soweit sich
Entnahmen durch Veräußerung des Betriebs ($$ 14
und 16) ergeben, unterliegen sie einer Nachver-
steuerung mit den Sätzen des $ 34 Abs. 1; das gilt
nicht für die Veräußerung eines Teilbetriebs und im
Fall der Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft.
Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist eine Nachver-
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steuerung auch dann vorzunehmen, wenn in dem in
Betracht kommenden Jahr eine Mehrentnahme nicht
vorliegt.

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten
entsprechend für den Gewinn aus selbständiger Ar-
beit mit der Maßgabe, daß dieser Gewinn hinsicht-
lich der Steuerbegünstigung (Absatz 1) und der
Nachversteuerung (Absatz 2) für sich zu behandeln
ist.
(4) Die Steuerbegünstigung nach den Absätzen 1

bis 3 kann nur für den Veranlagungszeitraum, in
dem der Steuerpflichtige im Geltungsbereich dieses
Gesetzes erstmals Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Ar-
beit erzielt hat, und für die folgenden sieben Ver-
anlagungszeiträume in Anspruch genommen wer-
den. Nach Ablauf von 20 Veranlagungszeiträumen
seit der erstmaligen Begründung eines Wohnsitzes
oder gewöhnlichen Aufenthalts im Geltungsbereich
dieses Gesetzes, frühestens jedoch seit dem 1. Ja-
nuar 1950, ist die Inanspruchnahme der Steuerbe-
günstigung nach den Absätzen 1 bis 3 nicht zulässig.

$10b
Steuerbegünstigte Zwecke

(1) Ausgaben zur Förderung mildtätiger, Kirch-
licher, religiöser, wissenschaftlicher und staatspoli-
tischer Zwecke und der als besonders förderungs-
würdig anerkannten gemeinnützigen Zwecke sind
bis zur Höhe von insgesamt 5 vom Hundert des Ge-
samtbetrags der Einkünfte oder 2 vom Tausend der
Summe der gesamten Umsätze und der im Kalender-
jahr aufgewendeten Löhne und Gehälter als Sonder-
ausgaben abzugsfähig. Für wissenschaftliche und
staatspolitische Zwecke erhöht sich der Vomhun-
dertsatz von 5 um weitere 5 vom Hundert. Als
Ausgabe im Sinne dieser Vorschrift gilt auch die
Zuwendung von Wirtschaftsgütern mit Ausnahme
von Nutzungen und Leistungen. Ist das Wirt-
schaftsgut unmittelbar vor seiner Zuwendung einem
Betriebsvermögen entnommen worden, so daıf bei
der Ermittlung der Ausgabenhöhe der bei der Ent-
nahme angesetzte Wert nicht überschritten wer-
den. In allen übrigen Fällen bestimmt sich die Höhe
der Ausgabe nach dem gemeinen Wert des zuge-
wendeten Wirtschaftsguts.
(2) Beiträge und Spenden an politische Parteien

im Sinne des $ 2 des Parteiengesetzes sind bis zur
Höhe von insgesamt 600Deutsche Mark und im Fall
der Zusammenveranlagung von Ehegatten bis zur
Höhe von insgesamt 1200 Deutsche Mark im Kalen-
derjahr abzugsfähig.

810c
Sonderausgaben-Pauschbetrag,

Vorsorge-Pauschbetrag, Vorsorgepauschale

(1) Für Sonderausgaben im Sinne des $ 10 Abs. 1
Nr. 1, 4 bis 7 und des $ 10b wird ein Pauschbetrag
von 240 Deutsche Mark abgezogen (Sonderaus-
gaben-Pauschbetrag), wenn der Steuerpflichtige
nicht höhere Aufwendungen nachweist,

(2) Für Vorsorgeaufwendungen ($ 10 Abs. 1 Nr. 2
und 3) wird ein Pauschbetrag von 300 Deutsche
Mark abgezogen (Vorsorge-Pauschbetrag), wenn der
Steuerpflichtige nicht höhere Aufwendungen nach-
weist.

(3) Hat der Steuerpflichtige Arbeitslohn be-
zogen, tritt an die Stelle des Vorsorge-Pauschbetrags
nach Absatz 2 eine Vorsorgepauschale Die Vor-
sorgepauschalebeträgt?)
1. neun vom Hundert des Arbeitslohns, höchstens

2100 Deutsche Mark zuzüglich 600 Deutsche
Mark für jedesKind ($32Abs. 4 bis 7), zuzüglich

2. neun vom Hundert des Arbeitslohns, höchstens
1050 Deutsche Mark zuzüglich 300 Deutsche
Mark für jedes Kind ($ 32 Abs. 4 bis 7),

mindestens 300 Deutsche Mark. Die Vorsorge-
pauschale ist auf den nächsten durch 30 ohne Rest
teilbaren vollen Deutsche-Mark-Betrag abzurunden,
wenn sie nicht bereits durch 30 ohne Rest teilbar
ist. Arbeitslohn im Sinne dieser Vorschrift ist der
um die Freibeträge nach $ 19 Abs. 2 und 3 und den
Altersentlastungsbetrag($ 24a) verminderte Ar-
beitslohn, höchstens der Jahresbetrag der maß-
gebenden Beitragsbemessungsgrenze in der gesetz-
lichen Rentenversicherung der Angestellten.

(4) Im Fall der Zusammenveranlagung von Ehe-
gatten zur Einkommensteuer gilt folgendes?):
1. Der Betrag von 240 DeutscheMark des Absat-

zes 1, der Betrag von 300 Deutsche Mark des
Absatzes 2 und die Beträge von 2100 Deutsche
Mark, 1050 Deutsche Mark sowie der Mindest-
betrag von 300 Deutsche Mark des Absatzes 3
sind zu verdoppeln;

2. Absatz 3 ist an Stelle des Absatzes 2 anzuwen-
den, wenn mindestens einer der Ehegatten Ar-
beitslohn bezogen hat;

3. Absatz 3 Satz A ist auf den Arbeitslohn jedes
Ehegatten gesondert anzuwenden.

Bei Steuerpflichtigen, bei denen die tarifliche Ein-
kommensteuer nach $ 32a Abs. 6 zu ermitteln ist,

%) Für den Veranlagungszeitraum 1977gilt $ 10c Abs. 3 Satz 2 Nr. 1
und 2 in der folgenden Fassung:
Die Vorsorgepauschale beträgt
1, acht vom Hundert des Arbeitslohns, höchstens 1800 Deutsche

Mark zuzüglich 600 Deutsche Mark für jedes Kind ($ 32 Abs. 4
bis 7), zuzüglich

2. acht vom Hundert des Arbeitslohns, höchstens 900 Deutsche
Mark zuzüglich 300 Deutsche Mark für jedes Kind ($ 32 Abs. 4
bis 7),

mindestens 300DeutscheMark.
3 Für den Veranlagungszeitraum 1977gilt $ 10c Abs. 4 in der fol-

genden Fassung:
(4) Im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten zur Einkom-

mensteuer gilt folgendes:
1. der Betrag von 240 Deutsche Mark des Absatzes 1, der Betrag

von 300 Deutsche Mark des Absatzes 2 und die Beträge von
1800 Deutsche Mark, 900 Deutsche Mark sowie der Mindest-
betrag von 300DeutscheMark des Absatzes 3 sind zu verdoppeln;

2. Absatz 3 ist an Stelle des Absatzes 2 anzuwenden, wenn min-
destens einer der Ehegatten Arbeitslohn bezogen hat;

3. Absatz 3 Satz 4 ist auf den Arbeitslohn jedes Ehegatten geson-
dert anzuwenden.

Bei Steuerpflichtigen, bei denen die tarifliche Einkommensteuer
nach $ 32a Abs. 6 zu ermitteln ist, sind der Betrag von 240Deut-
sche Mark des Absatzes 1 und die Beträge von 1800 Deutsche
Mark, 900 Deutsche Mark sowie der Mindestbetrag von 300 Deut-
scheMark des Absatzes 3 zu verdoppeln.
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sind der Betrag von 240 Deutsche Mark des Ab-
satzes 1 und die Beträge von 2100 Deutsche Mark,
1050 Deutsche Mark sowie der Mindestbetrag von
300Deutsche Mark des Absatzes 3 zu verdoppeln.

(5) Im Fall der getrennten Veranlagung von Ehe-
gatten zur Einkommensteuer sind die Beträge von
600 und 300 Deutsche Mark des Absatzes 3 Nr. 1
und 2 zu halbieren.

810d
Verlustabzug

Verluste, die bei der Ermittlung des Gesamt-
betrags der Einkünfte nicht ausgeglichen werden,
sind bis zu einem Betrag von insgesamt 5 Millionen
Deutsche Mark wie Sonderausgaben vom Gesamt-
betrag der Einkünfte des vorangegangenen Veran-
lagungszeitraums abzuziehen. Ist für den voran-
gegangenen Veranlagungszeitraum bereits ein
Steuerbescheid erlassen worden, so ist er insoweit
zu ändern, als der Verlustabzug zu gewähren oder
zu berichtigen ist. Das gilt auch dann, wenn der
Steuerbescheid bereits unanfechtbar geworden ist;
die Verjährungsfrist endet insoweit nicht, bevor die
Verjährungsfrist für den folgenden Veranlagungs-
zeitraum abgelaufen ist. Soweit die nicht aus-
geglichenen Verluste den Betrag von insgesamt
5Millionen DeutscheMark übersteigenodereinAb-
zug der nicht ausgeglichenen Verluste nach den
Sätzen 1 bis 3 nicht möglich ist, sind diese in den
folgenden fünf Veranlagungszeiträumen wie Son-
derausgaben vom Gesamtbetrag der Einkünfte ab-
zuziehen; der Abzug ist nur insoweit zulässig, als
die Verluste in den vorangegangenen Veranlagungs-
zeiträumen nicht abgezogen werden konnten.

6. Vereinnahmung und Verausgabung
$11

(1) Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahrs
bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zugeflos-
sen sind. Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen,
die dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn
oder kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahrs,
zu dem sie wirtschaftlich gehören, zugeflossen sind,
gelten als in diesem Kalenderjahr bezogen. Für
Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gilt $ 38 a
Abs. 1 Satz 2 und 3. Die Vorschriften über die
Gewinnermittlung ($ 4 Abs. 1, $ 5) bleiben unbe-
rührt.

(2) Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzuset-
zen, in dem sie geleistet worden sind. Für regel-
mäßig wiederkehrende Ausgaben gilt Absatz 1
Satz 2 entsprechend. Die Vorschriften über die Ge-
winnermittlung ($ 4 Abs. 1, $ 5) bleiben unberührt.

7. Nicht abzugsfähige Ausgaben
812

Unbeschadet der Vorschrift des $ 10 dürfen weder
bei den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamt-
betrag der Einkünfte abgezogen werden

2391

1. die für den Haushalt des Steuerpflichtigen und
für den Unterhalt seiner Familienangehörigen
aufgewendeten Beträge. Dazu gehören auch die
Aufwendungen für die Lebensführung, die die
wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung
des Steuerpflichtigen mit sich bringt, auch wenn
sie zur Förderung des Berufs oder der Tätigkeit
des Steuerpflichtigen erfolgen;

2. freiwillige Zuwendungen, Zuwendungen auf
Grund einer freiwillig begründeten Rechtspflicht
und Zuwendungen an eine gegenüber dem Steuer-
pflichtigen oder seinem Ehegatten gesetzlich
unterhaltsberechtigte Person oder deren Ehegat-
ten, auch wenn diese Zuwendungen auf einer
besonderen Vereinbarung beruhen;

sonensteuern sowie die Umsatzsteuer für den
Eigenverbrauch und für Lieferungen oder son-
stige Leistungen, die Entnahmen sind.

8. Die einzelnen Einkunftsarten

a Land- und Forstwirtschaft
($2Abs. 1Nr. 1)

813
Einkünite aus Land- und Forstwirtschaft

(1) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind
1. Einkünfte aus dem Betrieb von Landwirtschaft,

Forstwirtschaft, Weinbau, Gartenbau, Obstbau,
Gemüsebau, Baumschulen und aus allen Betrie-
ben, die Pflanzen und Pflanzenteile mit Hilfe der
Naturkräfte gewinnen. Zu diesen Einkünften
gehören auch die Einkünfte aus der Tierzucht
und Tierhaltung, wenn im Wirtschaftsjahr
für die ersten 20Hektar

nicht mehr als 10Vieheinheiten,
für die nächsten 10Hektar

nicht mehr als 7 Vieheinheiten,
für die nächsten 10Hektar

nicht mehr als 3 Vieheinheiten
und für die weitere Fläche

nicht mehr als 1,5Vieheinheiten
je Hektar der vom Inhaber des Betriebs regel-
mäßig landwirtschaftlich genutzten Fläche er-
zeugt oder gehalten werden. Die Tierbestände
sind nach dem Futterbedarf in Vieheinheiten um-
zurechnen. $ 51 Abs. 2 bis 5 des Bewertungs-
gesetzes und die auf Grund des $ 122 Abs. 2
des Bewertungsgesetzes vom Senat von Berlin
(West) erlassenen Rechtsverordnungen sind an-
zuwenden. Die Einkünfte aus Tierzucht und Tier-
haltung einer Gesellschaft, bei der die Gesell-
schafter als Unternehmer (Mitunternehmer)
anzusehen sind, gehören zu den Einkünften im
Sinne des Satzes 1, wenn die Voraussetzungen
des $ 51a des Bewertungsgesetzes erfüllt sind
und andere Einkünfte der Gesellschafter aus
dieser Gesellschaft zu den Einkünften aus Land-
und Forstwirtschaft gehören;
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2. Einkünfte aus Binnenfischerei, Teichwirtschaft,
Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirt-
schaft, Imkerei und Wanderschäferei;

3. Einkünfte aus Jagd, wenn diese mit dem Betrieb
einer Landwirtschaft oder einer Forstwirtschaft
im Zusammenhang steht;

4. Einkünfte von Hauberg-, Wald-, Forst- und Laub-
genossenschaften und ähnlichen Realgemeinden
im Sinne des $ 3 Abs. 2 des Körperschaftsteuer-
gesetzes.

(2) Zu den Einkünften im Sinne des Absatzes 1
gehören auch
1. Einkünfte aus einem land- und forstwirtschaft-

lichen Nebenbetrieb. Als Nebenbetrieb gilt ein
Betrieb, der dem land- und forstwirtschaftlichen
Hauptbetrieb zu dienen bestimmt ist;

2. der Nutzungswert der Wohnung des Steuerpflich-
tigen, wenn die Wohnung die bei Betrieben glei-
cher Art übliche Größe nicht überschreitet.

(3) Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
werden bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der
Einkünfte nur berücksichtigt, soweit sie den Betrag
von 1200 Deutsche Mark übersteigen. Bei Ehe-
gatten, die nach den $$ 26, 26 b zusammen veranlagt
werden, erhöht sich der Betrag von 1200 Deutsche
Mark auf 2 400Deutsche Mark.

(4) Werden einzelne Wirtschaftsgüter eines
land- und forstwirtschaftlichen Betriebs auf einen
der gemeinschaftlichen Tierhaltung dienenden Be-
trieb im Sinne des $ 34 Abs. 6a des Bewertungs-
gesetzeseiner Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen-
schaft oder eines Vereins gegen Gewährung von
Mitgliedsrechten übertragen, so ist die auf den da-
bei entstehenden Gewinn entfallende Einkommen-
steuer auf Antrag in jährlichen Teilbeträgen zu ent-
richten. Der einzelne Teilbetrag muß mindestens
ein Fünftel dieser Steuer betragen.

$13a
ErmittlungdesGewinnsausLand-und
Forstwirtschaft nach Durchschnittsätzen

(1) Bei Steuerpflichtigen, die nicht auf Grund
gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind, für einen
land- und forstwirtschaftlichenBetrieb Bücher zu
führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, ist
der Gewinn für diesen Betrieb nach den Absätzen
2 bis 6 zu ermitteln. Auf Antrag des Steuerpflich-
tigen ist für einen Betrieb im Sinne des Satzes 1 der
Gewinn für vier aufeinanderfolgende Wirtschafts-
jahre
1. durch Betriebsvermögensvergleich zu ermitteln,

wenn für das erste dieser Wirtschaftsjahre Bü-
cher geführt werden und ein Abschluß gemacht
wird,

2. durch Vergleich der Betriebseinnahmen mit den
Betriebsausgaben zu ermitteln, wenn für das
erste dieser Wirtschaftsjahre keine Bücher ge-
führt werden und kein Abschluß gemacht wird,
aber die Betriebseinnahmen und Betriebsausga-

ben aufgezeichnet werden; für das zweite bis
vierte Wirtschaftsjahr bleibt $ 141 der Abgaben-
ordnung unberührt.

Der Antrag ist spätestens sechs Monate nach Ab-
lauf des Wirtschaftsjahrs, auf das er sich bezieht,
schriftlich zu stellen. Er kann nicht zurückgenom-
men werden.

(2)Gewinn ist die Summeaus
1. demGrundbetrag(Absatz3),
2. dem Wert der Arbeitsleistung des Betriebsinha-

bers und seiner im Betrieb tätigen Angehörigen
(Absatz4),

3. denvereinnahmtenPachtzinsen(Absatz5 Satz3),
4. den Zuschlägen nach Absatz 6,
5, dem Nutzungswert der Wohnung des Betriebs-

inhabersmit einemAchtzehntel des im Einheits-
wert besonders ausgewiesenen Wohnungsweris.

Abzusetzen sind verausgabte Pachtzinsen (Ab-
satz 5 Satz 1 und 2) und diejenigen Schuldzinsen,
die Betriebsausgabensind, sowie dauerndeLasten,
die Betriebsausgaben sind und die bei der Einheits-
bewertung nicht berücksichtigt sind.
(3) Als Grundbetrag ist der zwölfte Teil des

Ausgangswerts anzusetzen. Dieser ist nach den
folgenden Nummern 1bis 5 zu ermitteln:
1. Zum Ausgangswert gehören die folgenden im

maßgebenden Einheitswert des Betriebs der
Land- und Forstwirtschaft ausgewiesenen Werte:
a) der Vergleichswert der landwirtschaftlichen

Nutzung einschließlich der dazugehörenden
Abschläge und Zuschläge nach $ 41 des Be-
wertungsgesetzes,jedoch ohne Sonderkultu-
ren,

b) die Hektarwerte des Geringstlandes und
c) die Vergleichswerte der Sonderkulturen, der

weinbaulichen Nutzung, der gärtnerischen
Nutzung und der sonstigen land- und forst-
wirtschaftlichen Nutzung einschließlich der zu
diesen Nutzungen oder Nutzungsteilen gehö-
renden Abschläge und Zuschläge nach $ 41
des Bewertungsgesetzes sowie die Einzel-
ertragswerte der Nebenbetriebe und des Ab-
baulandes, wenn die für diese Nutzungen,
Nutzungsteileund sonstigenWirtschaftsgüter
nach den Vorschriften des Bewertungsgeset-
zes ermittelten Werte zuzüglich oder abzüg-
lich des sich nach Nummer 4 ergebenden
Werts insgesamt 4000 Deutsche Mark nicht
übersteigen.

Maßgebend ist grundsätzlich der Einheitswert,
der auf den letzten Feststellungszeitpunkt
(Hauptfeststellungs-, Fortschreibungs-, oder
Nachfeststellungszeitpunkt) festgestellt worden
ist, der vor dem Beginn des Wirtschaftsjahrs
liegt oder mit dem Beginn des Wirtschaftsjahrs
zusammenfällt, für das der Gewinn zu ermitteln
ist. Sind bei einer Fortschreibung oder Nach-
feststellung die Umstände, die zu der Fortschrei-
bung oder Nachfeststellunggeführt haben, be-
reits vor Beginn des Wirtschaftsjahrs eingetreten,
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in das der Fortschreibungs- oder Nachfeststel-
lungszeitpunkt fällt, so ist der fortgeschriebene
oder nachfestgestellte Einheitswert bereits für
die Gewinnermittlung dieses Wirtschaftsjahrs
maßgebend. $ 175 Nr. 1, $ 182 Abs. 1 und $ 351
Abs. 2 der Abgabenordnung sind anzuwenden.

. Beim Pächter ist der Vergleichswert der land-
wirtschaftlichen Nutzung des eigenen Betriebs
der Land- und Forstwirtschaft um den Vergleichs-
wert der landwirtschaftlichen Nutzung für die zu-
gepachteten landwirtschaftlichen Flächen zu er-
höhen. Besteht für die zugepachteten landwirt-
schaftlichen Flächen kein besonderer Vergleichs-
wert, so ist die Erhöhung nach dem Hektarwert
zu errechnen, der bei der Einheitsbewertung für
den eigenen Betrieb beim Vergleichswert der
landwirtschaftlichen Nutzung zugrunde gelegt
worden ist.

. Beim Verpächter ist der Vergleichswert der land-
wirtschaftlichen Nutzung um den Wertanteil zu
vermindern, der auf die verpachteten landwirt-
schaftlichen Flächen entfällt.

‚ Werden Flächen mit Sonderkulturen, weinbau-
licher Nutzung, gärtnerischer Nutzung, sonsti-
ger land- und forstwirtschaftlicher Nutzung so-
wie Nebenbetriebe oder Abbauland zugepachtet
oder verpachtet, so sind deren Werte oder deren
nachentsprechenderAnwendungder Nummern2
und 3 ermittelten Werte den Werten der in Num-
mer 1 Buchstabe c genannten Nutzungen, Nut-
zungsteile oder sonstigen Wirtschaftsgüter im
Fall der Zupachtung hinzuzurechnen oder im
Fall der Verpachtung von ihnen abzuziehen.

. Landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie Flä-
chen und Wirtschaftsgüter der in Nummer 4 be-
zeichneten Art eines Betriebs, die bei der Ein-
heitsbewertung nach $ 69 des Bewertungsgeset-
zes dem Grundvermögen zugerechnet und mit
dem gemeinen Wert bewertet worden sind, sind
mit dem Wert anzusetzen, der sich nach den
Vorschriften über die Bewertung des land- und
forstwirtschaftlichen Vermögens ergeben würde.
Dieser Wert ist nach dem Hektarwert zu errech-
nen, der bei der Einheitsbewertung für den eige-
nen Betrieb beim Vergleichswert der jeweiligen
Nutzung zugrunde gelegt worden ist oder zu-
grunde zu legen wäre.

(4) Der Wert der Arbeitsleistung ist nach den fol-

1. Der Wert der Arbeitsleistung beträgt für
a) die körperliche Mitarbeit des Betriebsinhabers

und der im Betrieb beschäftigten Angehörigen
($ 15 Abgabenordnung) bei einem Ausgangs-
wert (Absatz 3)
aa) bis 25 000Deutsche Mark

je 4 400Deutsche Mark
bb) über 25000Deutsche Mark

bis 50 000Deutsche Mark
je 4600 Deutsche Mark

cc) über 50000Deutsche Mark
je 4 800 Deutsche Mark,
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b) die Leitung des Betriebs 2,5 vom Hundert des
Ausgangswerts nach Absatz 3.

2. Die Arbeitsleistung von Familienangehörigen
unter 15 Jahren bleibt außer Betracht. Bei Fa-
milienangehörigen, die zu Beginn des Wirt-
schaftsjahrs das 15., nicht aber das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, ist der Wert derArbeits-
leistung mit der Hälfte des in Nummer 1 Buch-
stabe a genannten Betrags anzusetzen.

3. Sind die in den Nummern 1 und 2 bezeichneten
Personen nicht voll im Betrieb beschäftigt, so ist
ein der körperlichen Mitarbeit entsprechender
Teil des nach Nummer 1 Buchstabe a und Num-
mer 2 maßgebenden Werts der Arbeitsleistung
anzusetzen. Satz 1 gilt entsprechend bei Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit. Für Angehörige, mit
denen Arbeitsverträge abgeschlossen sind, unter-
bleibt der Ansatz des Werts der Arbeitsleistung.

4. Der Wert der körperlichen Mitarbeit der Person,
die den Haushalt führt, vermindert sich für jede
im Haushalt voll beköstigte und untergebrachte
Person um 20 vom Hundert.

5, Der Wert der Arbeitsleistung der Angehörigen
kann höchstens für die nach Art und Größe des
Betriebs angemessene Zahl von Vollarbeitskräf-
ten angesetzt werden. Entgeltlich beschäftigte
Vollarbeitskräfte sind entsprechendder Dauer
ihrer Beschäftigung auf die angemessene Zahl
der Arbeitskräfte anzurechnen. Die zu berück-
sichtigende Zahl von Vollarbeitskräften darf bei
der landwirtschaftlichen Nutzung (Absatz 3 Nr. 1
Buchstabe a) 0,07Vollarbeitskraft je Hektar nicht
übersteigen.

(5) Pachtzinsen sind abziehbar, soweit sie den
zwölften Teil des Ausgangswerts für die gepach-
teten Flächen nach Absatz 3 Nr. 2 und 4 nicht über-
steigen. Im Fall der Zupachtung eines Wohngebäu-
des können die hierauf entfallenden Pachtzinsen bis
zur Höhe von einem Achtzehntel des Wohnungs-
werts abgezogen werden. Eingenommene Pachtzin-
sen sind hinzuzurechnen, wenn sie zu den Einkünf-
ten aus Land- und Forstwirtschaft gehören.

(6) Für Erträge aus
1. den in Absatz 3 Nr. 1 Buchstabe c genannten

Nutzungen, Nutzungsteilen und sonstigen Wirt-
schaftsgütern, wenn die hierfür nach den Vor-
schriften des Bewertungsgesetzes ermittelten
Werte zuzüglich oder abzüglich des sich nach
Absatz 3 Nr. 4 ergebenden Werts 4 000 Deutsche
Mark übersteigen,

2. forstwirtschaftlicher Nutzung,
3, anderen Betriebsvorgängen, die bei der Feststel-

lung des Ausgangswerts nach Absatz 3 nicht be-
rücksichtigtwordensind,

sind Zuschläge zu dem nach den Absätzen 2 bis 5
ermittelten Betrag zu machen, wenn er dadurch um
mindestens 800 Deutsche Mark erhöht wird. Das gilt
auch für Gewinne aus der Veräußerung oder Ent-
nahme von Grund und Boden; hierbei sind $ 4
Abs. 3 sowie $ 55 entsprechend anzuwenden.
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Shi
Veräußerung des Betriebs

Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
gehören auch Gewinne, die bei der Veräußerung
eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs oder
Teilbetriebs oder eines Anteils an einem land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen erzielt wer-
den. $ 16 Abs. 1 Nr. 1 letzter Halbsatz und Abs. 2
bis 4 gilt mit der Maßgabe entsprechend, daß der
Freibetrag nach $ 16 Abs. 4 nicht zu gewähren ist,
wenn der Freibetrag nach $ 14a Abs. 1 gewährt
wird.

814a
Vergünstigungen bei der Veräußerung

bestimmter land- und forstwirtschaftlicher Betriebe

(1) Veräußert ein Steuerpflichtiger nach dem
30. Juni 1970 und vor dem 1. Januar 1979 seinen
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb im ganzen,
so wird auf Antrag der Veräußerungsgewinn ($ 16
Abs. 2) nur insoweit zur Einkommensteuer heran-
gezogen, als er den Betrag von 60000 Deutsche
Mark übersteigt, wenn
1. der für den Zeitpunkt der Veräußerung maßge-

bende Einheitswert des Betriebs 30000 Deutsche
Mark nicht übersteigt,

2. die Einkünfte des Steuerpflichtigen im Sinne des
$ 2 Abs. 1 Nr. 2 bis 7 in den dem Veranlagungs-
zeitraum der Veräußerung vorangegangenen bei-
den Veranlagungszeiträumen jeweils den Betrag
von 12000 Deutsche Mark nicht überstiegen
haben. Bei Ehegatten, die nicht dauernd getrennt
leben, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß die Ein-
künfte beider Ehegatten zusammen jeweils
24000Deutsche Mark nicht überstiegen haben.

Ist im Zeitpunkt der Veräußerung ein nach Num-
mer 1 maßgebender Einheitswert nicht festgestellt
oder sind bis zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzun-
gen für eine Wertfortschreibung erfüllt, so ist der
Wert maßgebend, der sich für den Zeitpunkt der
Veräußerung als Einheitswert ergeben würde.

(2) Der Anwendung des Absatzes 1 und des & 34
Abs. 1 steht nicht entgegen, wenn die zum land- und
forstwirtschaftlichen Vermögen gehörenden Ge-
bäude mit dem dazugehörigen Grund und Boden
nicht mitveräußert werden. In diesem Fall gelten
die Gebäude mit dem dazugehörigen Grund und
Boden als entnommen.

(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des
Betriebs, wenn
1. die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sind

und
2. der Steuerpflichtige seinen land- und forstwirt-

schaftlichen Betrieb zum Zwecke der Struktur-
verbesserung nach Maßgabe des $ 41 Abs. 1
Buchstabe c des Gesetzes über eine Altershilfe
für Landwirte abgegeben hat und dies durch eine
Bescheinigung der zuständigen Alterskasse nach-
weist.

$ 16 Abs. 3 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(4) Veräußert ein Steuerpflichtiger nach dem
31. Dezember 1973und vor dem 1. Januar 1977Teile
des zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb
gehörenden Grund und Bodens, so wird der bei der
Veräußerung entstehende Gewinn auf Antrag nur
insoweit zur Einkommensteuer herangezogen, als er
den Betrag von 60000 Deutsche Mark übersteigt.
Satz 1 ist nur anzuwenden, wenn
1. der Veräußerungspreis nach Abzug der Veräuße-

rungskosten innerhalb von sechs Monaten nach
derVeräußerung
a) zur Abfindung weichender Erben oder
b) zur Tilgung von Schulden, die zu dem land-

und forstwirtschaftlichen Betrieb gehören und
nicht im Zusammenhang mit der Veräußerung
stehen,

verwendet wird und
2. das Einkommen des Steuerpflichtigen ohne Be-

rücksichtigung des Freibetrags in dem dem Ver-
anlagungszeitraum der Veräußerung vorange-
gangenen Veranlagungszeitraum den Betrag von
24 000 Deutsche Mark nicht überstiegen hat; bei
Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b zusammen
veranlagt werden, erhöht sich der Betrag von
24000 Deutsche Mark auf 48 000 Deutsche Mark.

Verwendet der Steuerpflichtige den Veräußerungs-
preis nur zu einem Teil zu den in Satz 2 Nr. 1 an-
gegebenen begünstigten Zwecken, so ist nur der
Teil des Veräußerungsgewinns steuerfrei, der dem
Verhältnis entspricht, in dem der für die begünstig-
ten Zwecke verwendete Teil des Veräußerungs-
preises zu dem gesamten Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten steht.

(5) Für alle Veräußerungen im Sinne des Absat-
zes 4 in dieser und in der vor dem 1. Januar 1974
geltenden Fassung wird dem Steuerpflichtigen ins-
gesamt nur einmal ein Freibetrag von höchstens
60000Deutsche Mark gewährt.

b) Gewerbebetrieb
($2 Abs. 1Nr. 2)

815
Einkünfte aus Gewerbebetrieb

(1) Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind
1. Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen. Dazu

gehören auch Einkünfte aus gewerblicher Boden-
bewirtschaftung, z. B. aus Bergbauunternehmen
und aus Betrieben zur Gewinnung von Torf, Stei-
nen und Erden, soweit sie nicht land- oder forst-
wirtschaftliche Nebenbetriebe sind;

2. die Gewinnanteile der Gesellschafter einer offe-
nen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesell-
schaft und einer anderen Gesellschaft, bei der der
Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer)
anzusehen ist, und die Vergütungen, die der
Gesellschafter von der Gesellschaft für seine Tä-
tigkeit im Dienst der Gesellschaft oder für die
Hingabe von Darlehen oder für die Überlassung
von Wirtschaftsgütern bezogen hat;
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3. die Gewinnanteile der persönlich haftenden Ge-
sellschafter einer Kommanditgesellschaft auf
Aktien, soweit sie nicht auf Anteile am Grund-
kapital entfallen, und die Vergütungen, die der
persönlich haftende Gesellschafter von der Ge-
sellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der
Gesellschaft oder für die Hingabe von Darlehen
oder für die Überlassung von Wirtschaftsgütern
bezogen hat.

(2) Verluste aus gewerblicher Tierzucht oder ge-
werblicher Tierhaltung dürfen weder mit anderen
Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften
aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden;
sie dürfen auch nicht nach $ 10d abgezogen werden.
Die Verluste mindern jedoch nach Maßgabe des
$ 10d die Gewinne, die der Steuerpflichtige im vor-
angegangenen Wirtschaftsjahr und in späteren Wirt-
schaftsjahren aus gewerblicher Tierzucht oder ge-
werblicher Tierhaltung erzielt hat oder erzielt.

816

Veräußerung des Betriebs
(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehö-

ren auch Gewinne, die erzielt werden bei der Ver-
äußerung
1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines Teilbe-

triebs; als Teilbetrieb gilt auch die Beteiligung
an einer Kapitalgesellschaft, wenn die Beteili-
gung das gesamte Nennkapital der Gesellschaft
oder alle Kuxe der bergrechtlichen Gewerkschaft
umfaßt;

2. des Anteils eines Gesellschafters, der als Unter-
nehmer (Mitunternehmer) des Betriebs anzusehen
ist ($15Abs. 1Nr. 2);

3. des Anteils eines persönlich haftenden Gesell-
schafters einer Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien ($ 15Abs. 1Nr. 3).

(2) Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1
ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten den Wert des Be-
triebsvermögens (Absatz 1 Nr. 1) oder den Wert
des Anteils am Betriebsvermögen (Absatz 1 Nr. 2
und 3) übersteigt. Der Wert des Betriebsvermögens
oder des Anteils ist für den Zeitpunkt der Veräuße-
rung nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 zu ermitteln.

(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des
Gewerbebetriebs. Werden die einzelnen dem Be-
trieb gewidmeten Wirtschaftsgüter im Rahmen der
Aufgabe des Betriebs veräußert, so sind die Ver-
äußerungspreise anzusetzen. Werden die Wirt-
schaftsgüter nicht veräußert, so ist der gemeine
Wert im Zeitpunkt der Aufgabe anzusetzen. Bei
Aufgabe eines Gewerbebetriebs, an dem mehrere
Personen beteiligt waren, ist für jeden einzelnen
Beteiligten der gemeine Wert der Wirtschaftsgüter
anzusetzen, die er bei der Auseinandersetzung er-
halten hat.

(4) Der Veräußerungsgewinn wird zur Einkom-
mensteuer nur herangezogen, soweit er bei der Ver-
äußerung des ganzen Gewerbebetriebs 30000 Deut-
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sche Mark und bei der Veräußerung eines Teilbe-
triebs oder eines Anteils am Betriebsvermögen den
entsprechenden Teil von 30000 Deutsche Mark
übersteigt. Der Freibetrag ermäßigt sich um den Be-
trag, um den der Veräußerungsgewinn bei der Ver-
äußerung des ganzen Gewerbebetriebs 100000Deut-
sche Mark und bei der Veräußerung eines Teilbe-
triebs oder eines Anteils am Betriebsvermögen den
entsprechenden Teil von 100000 Deutsche Mark
übersteigt. An die Stelle der Beträge von 30.000
Deutsche Mark tritt jeweils der Betrag von 60000
Deutsche Mark und an die Stelle der Beträge von
100000 Deutsche Mark jeweils der Betrag von
200000 Deutsche Mark, wenn der Steuerpflichtige
nach Vollendung seines 55. Lebensjahrs oder wegen
dauernder Berufsunfähigkeit seinen Gewerbebetrieb
veräußert oder aufgibt.

817
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften

bei wesentlicher Beteiligung

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört
auch der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen
an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer
innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der Ge-
sellschaft wesentlich beteiligt war und die innerhalb
eines Veranlagungszeitraums veräußerten Anteile
eins vom Hundert des Kapitals der Gesellschaft
übersteigen. Anteile an einer Kapitalgesellschaft
sind Aktien, Anteile an einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, Kuxe, Genußscheine oder ähn-
liche Beteiligungen und Anwartschaften auf solche
Beteiligungen. Eine wesentliche Beteiligung ist ge-
geben, wenn der Veräußerer an der Gesellschaft zu
mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar
beteiligt war. Hat der Veräußerer den veräußerten
Anteil innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Ver-
äußerung unentgeltlich erworben, so gilt Satz 1 ent-
sprechend, wenn der Veräußerer zwar nicht selbst,
aber der Rechtsvorgänger oder, sofern der Anteil
nacheinander unentgeltlich übertragen worden ist,
einer der Rechtsvorgänger innerhalb der letzten fünf
Jahre wesentlich beteiligt war.

(2) Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1
ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten die Anschaffungs-
kosten übersteigt. Hat der Veräußerer den veräußer-
ten Anteil unentgeltlich erworben, so sind als An-
schaffungskosten des Anteils die Anschaffungs-
kosten des Rechtsvorgängers maßgebend, der den
Anteil zuletztentgeltlicherworbenhat.
(3) Der Veräußerungsgewinn wird zur Einkom-

mensteuer nur herangezogen, soweit er den Teil
von 20000 Deutsche Mark übersteigt, der dem ver-
äußerten Anteil an der Kapitalgesellschaft ent-
spricht. Der Freibetrag ermäßigt sich um den Betrag,
um den der Veräußerungsgewinn den Teil von
80000 Deutsche Mark übersteigt, der dem veräußer-
ten Anteil an der Kapitalgesellschaft entspricht.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind entsprechendanzu-
wenden, wenn eine Kapitalgesellschaft aufgelöst
wird oder wenn ihr Kapital herabgesetzt und zurück-



gezahlt wird, soweit die Rückzahlung nicht als
Gewinnanteil (Dividende) gilt. In diesen Fällen ist
als Veräußerungspreis der gemeine Wert des dem
Steuerpflichtigen zugeteilten oder zurückgezahlten
Vermögens der Kapitalgesellschaft anzusetzen, so-
weit es nicht nach $ 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 zu den
Einnahmen aus Kapitalvermögen gehört.

c) Selbständige Arbeit
($2 Abs. 1Nr. 3)

818
(1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind

1. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu der
freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbständig
ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische,
schriftstellerische, unterrichtende oder erziehe-
rische Tätigkeit, die selbständigeBerufstätigkeit
der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte,
Notare, Patentanwälte, Vermessungsingenieure,
‚Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks-
und Betriebswirte, vereidigten Buchprüfer (verei-
digten Bücherrevisoren), Steuerbevollmächtigten,

. Heilpraktiker, Dentisten, Krankengymnasten,
Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher,
Übersetzer, Lotsen und ähnlicher Berufe. Ein
Angehöriger eines freien Berufs im Sinne der
Sätze 1 und 2 ist auch dann freiberuflich tätig,
wenn er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter
Arbeitskräfte bedient; Voraussetzung ist, daß er
auf Grund eigener Fachkenntnisse leitend und
eigenverantwortlich tätig wird. Eine Vertretung
im Fall vorübergehender Verhinderung steht der
Annahme einer leitenden und eigenverantwortli-
chen Tätigkeit nicht entgegen;

2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen Lotte-
Tie, wenn sie nicht Einkünfte aus Gewerbebetrieb
sind;

3. EinkünfteaussonstigerselbständigerArbeit, z.B.
Vergütungen für die Vollstreckung von Testa-
menten, für Vermögensverwaltung und für die
Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied.

(2) Einkünfte nach Absatz 1 sind auch dann steu-
erpflichtig, wenn es sich nur um eine vorüberge-
hende Tätigkeit handelt.

(3) Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit
gehört auch der Gewinn, der bei der Veräußerung
des Vermögens oder eines selbständigen Teils des
Vermögens oder eines Anteils am Vermögen erzielt
wird, das der selbständigen Arbeit dient. $ 16Abs. 1
Nr. 1 letzter Halbsatz und Abs. 2 bis 4 gilt ent-
sprechend.
{4) Bei der Ermittlung des Einkommens werden

5 vom Hundert der Einnahmen aus freier Berufstä-
tigkeit, höchstens jedoch 1200 Deutsche Mark jähr-
lich, abgesetzt, wenn die Einkünfte aus der freien
Berufstätigkeit die anderen Einkünfte überwiegen.

d) Nichtselbständige Arbeit
($2Abs.1Nr. 4)

$19
(1) Zu den Einkünften aus nichtselbständiger

Arbeit gehören
1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und

andere Bezüge und Vorteile, die für eine Beschäf-
tigung im öffentlichen oder privaten Dienst
gewährt werden;

2.Wartegelder, Ruhegelder,Witwen- und Waisen-
gelder und andere Bezüge und Vorteile aus frühe-
ren Dienstleistungen.

Es ist gleichgültig, ob es sich um laufende oder um
einmalige Bezüge handelt und ob ein Rechtsan-
spruch auf sie besteht.

(2) Von Versorgungsbezügen bleibt ein Betrag in
Höhe von 40 vom Hundert dieser Bezüge, höchstens
jedoch insgesamt ein Betrag von 4800 Deutsche
Mark im Veranlagungszeitraum, steuerfrei (Versor-
gungs-Freibetrag). Versorgungsbezüge sind Bezüge
und Vorteile aus früheren Dienstleistungen, die
1. als Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld, Unter-

haltsbeitrag oder als gleichartiger Bezug
a) auf Grund beamtenrechtlicher oder entspre-

chender gesetzlicher Vorschriften,
b) nach beamtenrechtlichen Grundsätzen von

Körperschaften,Anstaltenoder Stiftungendes
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen
Verbänden von Körperschaften

oder
2. in anderen Fällen wegen Erreichens einer Alters-

grenze, Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit
oder als Hinterbliebenenbezüge gewährt werden;
Bezüge, die wegen Erreichens einer Altersgrenze
gewährt werden, gelten erst dann als Versor-
gungsbezüge, wenn der Steuerpflichtige das 62.
Lebensjahr vollendet hat.

(3) Vom Arbeitslohn, der dem Arbeitnehmer in
der Zeit vom 8. November bis 31. Dezember aus
seinem ersten Dienstverhältnis zufließt, ist ein
Betrag von 400 Deutsche Mark abzuziehen (Weih-
nachts-Freibetrag). Bei einer Veranlagung zur Ein-
kommensteuer und beim Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich ist der Weihnachts-Freibetrag auch zu
berücksichtigen, wenn der Arbeitnehmer in der
genannten Zeit keinen Arbeitslohn bezogen hat.

(4) Vom Arbeitslohn ist außerdem ein Betrag von
480 Deutsche Mark im Kalenderjahr abzuziehen
(Arbeitnehmer-Freibetrag).

(5) Die Freibeträge nach den Absätzen 3 und 4
dürfen zusammen nur bis zur Höhe des um einen
etwaigen Freibetrag nach Absatz 2 gekürzten
Arbeitslohns abgezogen werden.
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e) Kapitalvermögen
($2Abs.I Nr.5)
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(1) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehö-

stige Bezüge aus Aktien, Kuxen, Genußscheinen,
mit denen das Recht am Gewinn und Liquida-
tionserlös einer Kapitalgesellschaft verbunden
ist, aus Anteilen an Gesellschaften mit
beschränkter Haftung, an Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften, Kolonialgesellschaften
und an bergbautreibenden Vereinigungen, die die
Rechte einer juristischen Person haben. Die
Bezüge gehören nicht zu den Einnahmen, soweit
sie aus Ausschüttungen einer unbeschränkt steu-
erpflichtigen Körperschaft stammen, für die
Eigenkapital im Sinne des $ 30 Abs. 2 Nr. 4 des
Körperschaftsteuergesetzes als verwendet gilt;

. Bezüge, die auf Grund einer Kapitalherabsetzung
oder nach der Auflösung unbeschränkt steuer-
pflichtiger Körperschaften oder Personenvereini-
gungen im Sinne der Nummer 1 anfallen, soweit
bei diesen für Ausschüttungen verwendbares
Eigenkapital im Sinne des $ 29 des Körperschaft-
steuergesetzes als verwendet gilt und die Bezüge
nicht zu den Einnahmen im Sinne der Nummer 1
gehören. Nummer 1 Satz 2 gilt entsprechend;

. die nach $ 36 Abs. 2 Nr. 3 anzurechnende oder
nach den $$ 36b bis 36e dieses Gesetzes oder
nach $ 52 des Körperschaftsteuergesetzes zu ver-
gütende Körperschaftsteuer. Die anzurechnende
oder zu vergütende Körperschaftsteuer gilt außer
in den Fällen des $ 36 e dieses Gesetzes und des
& 52 des Körperschaftsteuergesetzes als zusam-
men mit den Einnahmen im Sinne der Nummern 1
oder 2 oder des Absatzes 2 Nr. 2 Buchstabe a
bezogen;

delsgewerbe als stiller Gesellschafter und aus
partiarischen Darlehen, es sei denn, daß der
Gesellschafter oder Darlehnsgeber als Mitunter-
nehmer anzusehen ist;

. Zinsen aus Flypotheken und Grundschulden und
Renten aus Rentenschulden. Bei Tilgungshypo-
theken und Tilgungsgrundschulden ist nur der
Teil der Zahlungen anzusetzen, der als Zins auf
den jeweiligen Kapitalrest entfällt;

. außerrechnungsmäßige und rechnungsmäßige
Zinsen aus den Sparanteilen, die in den Beiträgen
zu Versicherungen auf den Erlebens- oder Todes-
fall enthalten sind. Dies gilt nicht für Zinsen aus
Versicherungen im Sinne des $ 10 Abs. 1 Nr. 2
Buchstabe b, die mit Beiträgen verrechnet oder
im Versicherungsfall oder im Fall des Rückkaufs
des Vertrages nach Ablauf von zwölf Jahren seit
dem Vertragsabschluß ausgezahlt werden. Sätze 1
und 2 sind auf Kapitalerträge aus fondsgebunde-
nen Lebensversicherungen entsprechend anzu-
wenden;

. Zinsen im Sinne des $ 57 Abs. 3 des Aktiengeset-
zes;
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8. Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen jeder
Art, zum Beispiel aus Einlagen und Guthaben bei
Kreditinstituten, aus Darlehen und Anleihen;

9. Diskontbeträge von Wechseln und Anweisungen
einschließlich der Schatzwechsel.
(2) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehö-

ren auch
1. besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den

in Absatz 1 bezeichneten Einnahmen oder an
deren Stelle gewährt werden;

2. Einnahmen aus der Veräußerung
a) von Dividendenscheinen und sonstigen An-

sprüchen durch den Anteilseigner,
b) von Zinsscheinen durch den Inhaber der

Schuldverschreibung,
wenn die dazugehörigen Aktien, sonstigen An-
teile oder Schuldverschreibungen nicht mitver-
äußert werden. Anteilseigner ist derjenige, dem
nach $ 39 der Abgabenordnung die Anteile an
dem Kapitalvermögen im Sinne des Absatzes 1
Nr. 1 zuzurechnen sind. Sind einem Nießbraucher
oder Pfandgläubiger die Einnahmen im Sinne des
Absatzes 1 Nr. 1 oder 2 zuzurechnen, so gilt er als
Anteilseigner;

3. Einnahmen aus der Veräußerung von Zinsschei-
nen, wenn die dazugehörigen Schuldverschrei-
bungen mitveräußert werden und das Entgelt für
die auf den Zeitraum bis zur Veräußerung der
Schuldverschreibung entfallenden Zinsen des
laufenden Zinszahlungszeitraums (Stückzinsen)
besonders in Rechnung gestellt ist. Die bei der
Einlösung oder Weiterveräußerung der Zins-
scheine vom Erwerber der Zinsscheine verein-
nahmten Zinsen sind um das Entgelt für den
Erwerb der Zinsscheine zu kürzen.

Nummern 2 und 3 gelten sinngemäß für die Ein-
nahmen aus der Abtretung von Dividenden- oder
Zinsansprüchen oder sonstigen Ansprüchen im
Sinne der Nummer 2, wenn die dazugehörigen
Anteilsrechte oder Schuldverschreibungen nicht in
einzelnenWertpapieren verbrieft sind. Satz 2 gilt
auch bei der Abtretung von Zinsansprüchen aus
Schuldbuchforderungen, die in ein öffentliches
Schuldbuch eingetragen sind.

(3) Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2
bezeichneten Art zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständi-
ger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung
gehören, sind sie diesen Einkünften zuzurechnen.

(4) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapital-
vermögen ist nach Abzug der Werbungskosten ein
Betragvon 300DeutscheMark abzuziehen(Sparer-
Freibetrag). Ehegatten, die zusammen veranlagt
werden, wird ein gemeinsamer Sparer-Freibetrag
von 600 Deutsche Mark gewährt. Der gemeinsame
Sparer-Freibetrag ist bei der Einkunftsermittlung bei
jedem Ehegatten je zur Hälfte abzuziehen; sind die
um die Werbungskosten geminderten Kapitalerträge
eines Ehegatten niedriger als 300 Deutsche Mark, so
ist der anteilige Sparer-Freibetrag insoweit, als er
die um die Werbungskosten geminderten Kapitaler-
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träge dieses Ehegatten übersteigt, beim anderen
Ehegatten abzuziehen. Der Sparer-Freibetrag und
der gemeinsame Sparer-Freibetrag dürfen nicht
höher sein als die um die Werbungskosten gemin-
derten Kapitalerträge.

f) Vermietung und Verpachtung
($2Abs. 1Nr. 6)

$21
(1) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

sind
1. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von

unbeweglichem Vermögen, insbesondere von
Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen, Schif-
fen, die in ein Schiffsregister eingetragen sind,
und Rechten, die den Vorschriften des bürgerli-
chen Rechts über Grundstücke unterliegen (z. B.
Erbbaurecht, Erbpachtrecht, Mineralgewinnungs-
recht);

2. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von
Sachinbegriffen, insbesondere von beweglichem
Betriebsvermögen;

3. Einkünfte aus zeitlich begrenzter Überlassung
von Rechten, insbesondere von schriftstelleri-
schen,Künstlerischenund gewerblichenUrheber-
rechten, von gewerblichen Erfahrungen und von
Gerechtigkeiten und Gefällen;

4. Einkünfte aus der Veräußerung von Miet- und
Pachtzinsforderungen, auch dann, wenn die Ein-
künfte im Veräußerungspreis von Grundstücken
enthalten sind und die Miet- oder Pachtzinsen
sich auf einen Zeitraum beziehen, in dem der
Veräußerer noch Besitzer war.
(2) Zu den Einkünften aus Vermietung und Ver-

pachtung gehört auch der Nutzungswert der Woh-
nung im eigenen Haus oder der Nutzungswert einer
dem Steuerpflichtigen ganz oder teilweise unent-
geltlich überlassenen Wohnung einschließlich der
zugehörigen sonstigen Räume und Gärten.
(3) Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2 bezeich-

neten Art sind Einkünften aus anderen Einkunftsar-
ten zuzurechnen, soweit sie zu diesen gehören.

$2la
Nutzungswert der selbstgenutzten Wohnung

im eigenen Einfamilienhaus
(1) Bei einer Wohnung im eigenen Einfamilien-

haus im Sinne des $ 75 Abs. 5 des Bewertungsgeset-
zes wird der Nutzungswert ($ 21 Abs. 2) auf Grund
des Einheitswerts des Grundstücks ermittelt. Als
Grundbetrag für den Nutzungswert ist 1 vom Hun-
dert des maßgebenden Einheitswerts des Grund-
stücks anzusetzen. Beginnt oder endet die Selbst-
nutzung während des Kalenderjahrs, so ist nur der
Teil des Grundbetrags anzusetzen, der auf die vollen
Kalendermonate der Selbstnutzung entfällt.

(2) Maßgebend ist der Einheitswert für den letz-
ten Feststellungszeitpunkt (Hauptfeststellungs-,

Fortschreibungs- oder Nachfeststellungszeitpunkt),
der vor dem Beginn des Kalenderjahrs liegt oder mit
dem Beginn des Kalenderjahrs zusammenfällt,für
das der Nutzungswert zu ermitteln ist. Ist das Einfa-
milienhaus erst innerhalb des Kalenderjahrs fertig-
gestellt worden, für das der Nutzungswert zu ermit-
teln ist, so ist der Einheitswert maßgebend, der
zuerst für das Einfamilienhaus festgestellt wird.

(3) Von dem Grundbetrag dürfen nur abgesetzt
werden:
1. die mit der Nutzung des Grundstücks zu Wohn-

zwecken in wirtschaftlichem Zusammenhang ste-
henden Schuldzinsen bis zur Höhe des Grundbe-
trags;

2. erhöhte Absetzungen,die bei dem Einfamilien-
haus in Anspruch genommen werden, nach
Abzug der Schuldzinsen im Sinne der Nummer 1.
(4) Dient das Grundstück teilweise eigenen oder

fremden gewerblichen, beruflichen oder öffentlichen
Zwecken, so vermindert sich der maßgebende Ein-
heitswert um den Teil, der bei einer Aufteilung nach
dem Verhältnis der Nutzflächen auf den gewerblich,
beruflich oder öffentlich genutztenTeil des Grund-
stücks entfällt. Dasselbe gilt, wenn Teile des Ein-
familienhauses zu Wohnzwecken vermietet sind und
die Einnahmen hieraus das Dreifache des anteilig
auf die vermieteten Teile entfallenden Grundbe-
trags, mindestens aber 1000 Deutsche Mark im
Kalenderjahr, übersteigen.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden,
wenn die gesamte Fläche des Grundstücks größer
als das Zwanzigfache der bebauten Grundfläche ist;
in diesem Fall ist jedoch mindestens der Nutzungs-
wert anzusetzen, der sich nach den Absätzen 1 bis 4
ergeben würde, wenn die gesamte Fläche des
Grundstücks nicht größer als das Zwanzigfache der
bebauten Grundfläche wäre.

g) Sonstige Einkünfte
($2Abs. 1Nr. 7)

$22
Arten der sonstigen Einkünfte

Sonstige Einkünfte sind
1. Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, so-

weit sie nicht zu den in $ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 be-
zeichnetenEinkunftsartengehören.Werden die
Bezüge freiwillig oder auf Grund einer freiwillig
begründeten Rechtspflicht oder einer gesetzlich
unterhaltsberechtigten Person gewährt, so sind
sie nicht dem Empfänger zuzurechnen, wenn der
Geber unbeschränkt steuerpflichtig ist. Zu den
in Satz 1 bezeichneten Einkünften gehören auch
a) Leibrenten insoweit, als in den einzelnen

Bezügen Einkünfte aus Erträgen des Renten-
rechts enthalten sind. Als Ertrag des Renten-
rechts gilt für die gesamte Dauer des Renten-
bezugs der Unterschied zwischen dem Jahres-
betrag der Rente und dem Betrag, der sich bei



gleichmäßiger Verteilung des Kapitalwerts
der Rente auf ihre voraussichtliche Laufzeit
ergibt; dabei ist der Kapitalwert nach dieser
Laufzeit zu berechnen. Der Ertrag des Renten-
rechts (Ertragsanteil) ist aus der nachstehen-

BeiBeginn |Ertrags-|BeiBeginn |Ertrags-]BeiBeginn |Ertrags-
vollendeies| | vollendetes| | yailengetes| nl
deshenten-| in.| deskentene| in| denen| mberechtigten| v.1l.| berechtigten| v.H.| berechtigten| v.H.

0 63 39 43 64 21
1bis 3 | 64 40 42 65 20
Abis 5 | 63 |4lbis42 | 41 66 19
6bis 8| 43 40 67 18
9bis 10| 61 44 39 68 17
11bis 12| 60 45 38 69 16
13bis 14 59 46 37 | 70 bis 71 15
15bis 16 58 47 36 72 14
17bis 18 57 | 48 bis 49 35 73 13
19bis 20 56 50 34 74 12

21 55 51 33 | 75 bis 76 11
22bis 23 54 52 32 77 ‚10
24 bis 25| 53 53 31 | 78 bis 79 9

26 52 54 30 80 8
2Fbis28 | 51 55 29 | 81 bis 82 7
29 bis 30| 50 56 28 | 83 bis 84 6

3 49 57 27 | 85 bis 86 5
32 48 58 26 | 87 bis 89 4

33 bis 34| 47| 59 bis 60 25 | 90 bis 92 3
35 46 61 24 | 93 bis 98 2

36bis 37| 45 62 23 ab 99 1
38 44 63 22

Die Ermittlung des Ertrags aus Leibrenten, die
vor dem 1. Januar 1955 zu laufen begonnen
haben, und aus Renten, deren Dauer von der
Lebenszeit mehrerer Personen oder einer
anderen Person als des Rentenberechtigten
abhängt, sowie aus Leibrenten, die auf eine
bestimmte Zeit beschränkt sind, wird durch

Einkünfte aus Spekulationsgeschäften im Sinne
des$23;
Einkünfte aus Leistungen, soweit sie weder zu

lung des Einkommens nicht ausgeglichen werden;
er darf auch nicht nach $ 10d abgezogen werden;

4. Entschädigungen, Amitszulagen, Zuschüsse zu
Krankenversicherungsbeiträgen, Übergangsgel-
der, Sterbegelder, Versorgungsabfindungen, Ver-
sorgungsbezüge, die auf Grund des Abgeordne-
tengesetzes, sowie vergleichbare Bezüge, die auf
Grund der entsprechenden Gesetze der Länder
gezahlt werden. Werden zur Abgeltung des durch
das Mandat veranlaßten Aufwandes Aufwands-
entschädigungen gezahlt, so dürfen die durch
das Mandat veranlaßten Aufwendungen nicht als
Werbungskostenabgezogenwerden.Wahlkampf-
kosten zur ErlangungeinesMandats im Bundes-
tag oder im Parlament eines Landes dürfen nicht
als Werbungskosten abgezogen werden. Es gelten
entsprechend
a) für Zuschüsse zu Krankenversicherungsbeiträ-

gen $3 Nr. 62 Satz 1,
b) für Versorgungsbezüge $ 19 Abs. 2; beim

Zusammentreffen mit Versorgungsbezügen im
Sinne des $ 19 Abs. 2 Satz 2 bleibt jedoch
insgesamt höchstens ein Betrag von 4800
‚Deutsche Mark im Veranlagungszeitraum
steuerfrei,

c) für das Übergangsgeld, das in einer Summe
gezahlt wird, und für die Versorgungsabfin-
dung $ 34 Abs. 3,

d) für Nebeneinkünfte aus wissenschaftlicher,
künstlerischer oder schriftstellerischer Tätig-
keit $34Abs. 4.

$23
Spekulationsgeschäjfte

(1) Spekulationsgeschäfte ($22 Nr. 2) sind
1. Veräußerungsgeschäfte, bei denen der Zeitraum

zwischen Anschaffung und Veräußerung beträgt:
a) bei Grundstücken und Rechten, die den Vor-

schriften des bürgerlichen Rechts über Grund-
stücke unterliegen (z. B. Erbbaurecht, Erb-
pachtrecht, Mineralgewinnungsrecht), nicht
mehr als zwei Jahre,

b) bei anderen Wirtschaftsgütern, insbesondere
bei Wertpapieren, nicht mehr als sechs
Monate;

2. Veräußerungsgeschäfte, bei denen die Veräuße-
rung der Wirtschaftsgüter früher erfolgt als der
Erwerb.

(2) Außer Ansatz bleiben die Einkünfte aus der
Veräußerungvon
1. Schuld- und Rentenverschreibungen von Schuld-

nern, die Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im
Inland haben, es sei denn, daß bei ihnen neben
der festen Verzinsung ein Recht auf Umtausch in
Gesellschaftsanteile (Wandelanleihen) oder eine
Zusatzverzinsung, die sich nach der Höhe der
Gewinnausschüttung des Schuldners richtet, ein-
geräumt ist oder daß sie von dem Steuerpflichti-
gen im Ausland erworben worden sind;

2. Forderungen, die in ein inländisches öffentliches
Schuldbuch eingetragen sind.
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(3) Spekulationsgeschäfte liegen nicht vor, wenn
Wirtschaftsgüter veräußert werden, deren Wert bei
Einkünften im Sinne des $ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6
anzusetzen ist.
(4) Gewinn oder Verlust aus Spekulationsgeschäf-

ten ist der Unterschied zwischen dem Veräuße-
rungspreis einerseits und den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten und den Werbungskosten ande-
rerseits. Gewinne aus Spekulationsgeschäften blei-
ben steuerfrei, wenn der aus Spekulationsgeschäften
erzielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als
1000 Deutsche Mark betragen hat. Verluste aus
Spekulationsgeschäften dürfen nur bis zur Höhe des
Spekulationsgewinns,den der Steuerpflichtige im
gleichen Kalenderjahr erzielt hat, ausgeglichen wer-
den; sie dürfen nicht nach $ 10d abgezogen werden.

h} Gemeinsame Vorschriften

8 24

Zu den Einkünften im Sinne des $ 2 Abs. 1 gehö-
ren auch
1. Entschädigungen, die gewährt worden sind

a) als Ersatz für entgangene oder entgehende
Einnahmen oder

b) für die Aufgabe oder Nichtausübung einer
Tätigkeit, für die Aufgabe einer Gewinnbetei-
ligung oder einer Anwartschaft auf eine
solche;

c) als Ausgleichszahlungen an Handelsvertreter
nach $ 89b des Handelsgesetzbuchs;

2. Einkünfte aus einer ehemaligen Tätigkeit im
Sinne des $ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 oder aus einem
früheren Rechtsverhältnis im Sinne des $ 2 Abs. 1
Nr. 5 bis 7, und zwar auch dann, wenn sie dem
Steuerpflichtigen als Rechtsnachfolger zufließen;

3. Nutzungsvergütungen für die Inanspruchnahme
von Grundstücken für öffentliche Zwecke sowie
Zinsen auf solche Nutzungsvergütungen und auf
Entschädigungen, die mit der Inanspruchnahme
von Grundstücken für öffentliche Zwecke zusam-
menhängen.

$2Aa
Altersentlastungsbetrag

Altersentlastungsbetrag ist ein Betrag von 40 vom
Hundert des Arbeitslohns und der positiven Summe
der Einkünfte, die nicht solche aus nichtselbständi-
ger Arbeit sind, höchstens jedoch insgesamt ein
Betrag von 3000 Deutsche Mark im Kalenderjahr.
Versorgungsbezüge im Sinne des $ 19 Abs. 2, Ein-
künfte aus Leibrenten im Sinne des $ 22 Nr. 1
Buchstabe a und Einkünfte im Sinne des $ 22 Nr. 4
Satz 4 Buchstabe b bleiben bei der Bemessung des
Betrags außer Betracht. Der Altersentlastungsbetrag
wird einem Steuerpflichtigen gewährt, der vor dem
Beginn des Kalenderjahrs, in dem er sein Einkom-
men bezogen hat, das 64. Lebensjahr vollendet hatte.
Im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten
zur Einkommensteuer sind die Sätze 1 bis 3 für
jeden Ehegatten gesondert anzuwenden.

&24b
Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag

(1) Steuerpflichtigen, die bis 31. Dezember
1985 finanzielle Hilfen auf Grund einer Rechts-
verordnung nach $ 2 Abs. 1 des Ausbildungs-
platzförderungsgesetzes erhalten und bei denen die
finanziellen Hilfen zu den Betriebseinnahmen aus
Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder
selbständiger Arbeit gehören, wird ein Ausbildungs-
platz-Abzugsbetrag in Höhe der finanziellen Hilfen
gewährt. Dies gilt auch für Zuwendungen aus
öffentlichen Mitteln, die dazu bestimmt sind, zu-
sätzliche Ausbildungsplätze bereitzustellen.
(2) Wird die finanzielle Hilfe einer Gesellschaft

im Sinne des $ 15 Abs. 1 Nr. 2 gewährt, so wird
jedem Mitunternehmer ein Ausbildungsplatz-Ab-
zugsbetrag in Höhe des Teils der finanziellen Hilfe
gewährt, der dem Verhältnis des Gewinnanteils des
Mitunternehmers einschließlich der Vergütungen
zum Gewinn der Gesellschaft entspricht. Der Aus-
bildungsplatz-Abzugsbetrag und die Anteile der
Mitunternehmer am Ausbildungsplatz-Abzugsbetrag
sind gesondert festzustellen {$ 179 Abgaben-
ordnung).

II. Veranlagung
8 25

Veranlagungszeitraum
(1) Die Einkommensteuer wird nach Ablauf des

Kalenderjahrs (Veranlagungszeitraum) nach dem
Einkommen veranlagt, das der Steuerpflichtige in
diesem Veranlagungszeitraum bezogen hat, soweit
nicht nach den $$ 46 und 46a eine Veranlagung
unterbleibt.
(2) Hat die Steuerpflicht nicht während des vollen

Veranlagungszeitraums bestanden, so wird das wäh-
rend der Dauer der Steuerpflicht bezogene Einkom-
men zugrunde gelegt. In diesem Fall kann die Ver-
anlagung bei Wegfall der Steuerpflicht sofort vorge-
nommenwerden.

$26
Veranlagung von Ehegatten

(1) Ehegatten, die beide unbeschränkt steuer-
pflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben und
bei denen diese Voraussetzungen zu Beginn des
Veranlagungszeitraums vorgelegen haben oder im
Laufe des Veranlagungszeitraums eingetreten sind,
können zwischen getrennter Veranlagung ($ 26a)
und Zusammenveranlagung ($ 26b) wählen. Eine
Ehe,die im LaufedesVeranlagungszeitraumsaufge-
löst worden ist, bleibt für die Anwendung des Satzes
1 unberücksichtigt, wenn einer der Ehegatten in
demselben Veranlagungszeitraum wieder geheiratet
hat und bei ihm und dem neuen Ehegatten die Vor-
aussetzungendesSatzes1ebenfallsvorliegen.
(2) Ehegatten werden getrennt veranlagt, wenn

einer der Ehegatten getrennte Veranlagung wählt.
Ehegatten werden zusammen veranlagt, wenn beide
Ehegatten die Zusammenveranlagung wählen. Die
zur Ausübung der Wahl erforderlichen Erklärungen
sind beim Finanzamt schriftlich oder zu Protokoll
abzugeben.
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(3) Werden die nach Absatz 2 erforderlichen
Erklärungen nicht abgegeben, so wird unterstellt,
daß die Ehegatten die Zusammenveranlagung wäh-
len.

$26a
Getrennte Veranlagung von Ehegatien

(1) Bei getrennter Veranlagung von Ehegatten in
den in $ 26 bezeichneten Fällen sind jedem Ehegat-
ten die von ihm bezogenen Einkünfte zuzurechnen.
Einkünfte eines Ehegatten sind nicht allein deshalb
zum Teil dem anderen Ehegatten zuzurechnen, weil
dieser bei der Erzielung der Einkünfte mitgewirkt
hat.

(2) Sonderausgaben ($$ 10 und 10b) und außerge-
wöhnliche Belastungen ($$ 33 bis 33b) werden,
soweit sie die Summe der bei der Veranlagung jedes
Ehegatten in Betracht kommenden Pauschbeträge
oder Pauschalen ($ 10c) übersteigen, bis zur Höhe
der bei einer Zusammenveranlagung der Ehegatten
in Betracht kommenden Höchstbeträge je zur Hälfte
bei der Veranlagung der Ehegatten abgezogen,
wenn nicht die Ehegatten gemeinsam eine andere
Aufteilung beantragen. Die nach $ 33b Abs. 5 über-
tragbaren Pauschbeträge stehen den Ehegatten ins-
gesamt nur einmal zu; sie werden jedem Ehegatten
zur Hälfte gewährt.
(3) Die Anwendung der $$ 10a und 10d für den

Fall des Übergangs von der getrennten Veranlagung
zur Zusammenveranlagung und von der Zusammen-
veranlagung zur getrennten Veranlagung, wenn bei
beiden Ehegatten nicht entnommene Gewinne oder
nicht ausgeglichene Verluste vorliegen, wird durch
Rechtsverordnung geregelt.

$26b
Zusammenveranlagung von Ehegatten

Bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten
werden die Einkünfte, die die Ehegatten erzielt
haben, zusammengerechnet, den Ehegatten gemein-
sam zugerechnet und, soweit nichts anderes vor-
geschrieben ist, die Ehegatten sodann gemeinsam
als Steuerpflichtigerbehandelt.

827
(weggefallen)

$28
Besteuerung bei iortgesetzter Gütergemeinschaft
Bei fortgesetzter Gütergemeinschaft gelten Ein-

künfte, die in das Gesamtgut fallen, als Einkünfte
des überlebenden Ehegatten, wenn dieser unbe-
schränkt steuerpflichtig ist.

$29
Durchschnittsätze

(1) Durchschnittsätze können durch Rechtsverord-
nung aufgestellt werden
1. für die Ermittlung des Gewinns aus Land- und

Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb oder aus
selbständiger Arbeit;

2. für die Ermittlung des Überschusses der Einnah-
men über die Werbungskosten bei Vermietung
und Verpachtung.
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(2) Die aufgestellten Durchschnittsätze sind
zugrunde zu legen
1. derGewinnermittlung,wenn

a) der Steuerpflichtige nicht zur Führung von
Büchern verpflichtet ist,

b) ordnungsmäßige Bücher nicht geführt werden
oder die Bücher sachliche Unrichtigkeit ver-
muten lassen und

c) der Umsatz die durch Rechtsverordnung zu
bestimmende Grenze nicht übersteigt;

2. der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung, wenn die Werbungskosten nicht
ordnungsmäßig aufgezeichnet werden oder die
Aufzeichnungen sachliche Unrichtigkeit vermu-
ten lassen.
(3) Der Steuerpflichtige kann nicht einwenden,

daßdie Durchschnittsätzezu hoch festgesetztseien.

$30
(weggefallen)

$ 31
Pauschbesteuerung

(1) Bei Personen, die durch Zuzug aus dem Aus-
land unbeschränktsteuerpflichtigwerden, können
die oberstenFinanzbehördender Ländermit Zustim-
mung des Bundesministers der Finanzen die Ein-
kommensteuer bis zur Dauer von zehn Jahren seit
Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht in
einem Pauschbetrag festsetzen.
(2) Die Besteuerung der Auslandsbeamten kann

durch Rechtsverordnung abweichend von den allge-
meinen Vorschriften geregelt werden.

IV. Tarif

$32
Zu versteuerndes Einkommen,
Sonderfreibeträge, Kinder

(1) Zu versteuerndes Einkommen ist das um die
nach den Absätzen 2 und 3 in Betracht kommenden
Sonderfreibeträge, den allgemeinen Tariffreibetrag
nach Absatz 8 und um die sonstigen vom Ein-
kommen abzuziehenden Beträge verminderte Ein-
kommen.
(2) Ein Altersfreibetrag von 720 Deutsche Mark

wird einem Steuerpflichtigen gewährt, der vor dem
Beginn des Kalenderjahrs, in dem er sein Einkom-
men bezogen hat, das 64. Lebensjahr vollendet hatte.
Bei Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b zusammen
zur Einkommensteuerveranlagtwerden,verdoppelt
sich der Altersfreibetrag,wenn jeder Ehegattedie
Voraussetzung des Satzes 1 erfüllt.
(3) Einem Steuerpflichtigen,für den die Voraus-

setzungen des $ 32a Abs. 5 oder 6 nicht erfüllt sind
und der nicht nach den $$ 26, 26a getrennt zur Ein-
kommensteuer zu veranlagen ist, wird ein Haus-
haltsfreibetrag
1. von 840 Deutsche Mark gewährt, wenn er vor

dem Beginn des Kalenderjahrs, in dem er sein
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Einkommen bezogen hat, das 49. Lebensjahr voll-
endet hatte, oder

2. von 3000 Deutsche Mark gewährt, wenn er im
Veranlagungszeitraum mindestens ein Kind hat.
(4) Kinder im Sinne des Absatzes 3 Nr. 2 sind:

1. leibliche Kinder,

2. Adoptivkinder,
3. Pflegekinder,
4. Stiefkinder, solange die Ehe besteht, durch die

das Stiefkindschaftsverhältnis begründet worden
ist.

Ein Kind eines unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtigen Elternpaares, bei dem die Voraussetzun-
gen des $ 26 Abs, 1 Satz 1 nicht vorliegen, wird dem
Elternteil zugeordnet, in dessen Wohnung es erst-
mals im Kalenderjahr mit Hauptwohnung gemeldet
war. War das Kind nicht in einer Wohnung eines
Elternteils oder war es in einer gemeinsamen Woh-
nung der Eltern mit Hauptwohnung gemeldet, so
wird es der Mutter zugeordnet; es wird dem Vater
zugeordnet, wenn dieser durch eine Bescheinigung
des Jugendamtes nachweist, daß es zu seinem Haus-
halt gehört hat.
(5) Ein Kind wird in dem Veranlagungszeitraum,

in dem es lebend geboren wurde, und in jedem fol-
genden Veranlagungszeitraum, zu dessen Beginn es
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, berück-
sichtigt.
(6) Ein Kind, das zu Beginn des Veranlagungs-

zeitraums das 18. Lebensjahr, aber noch nicht das
27. Lebensjahr vollendet hat, wird berücksichtigt,
wennes
1. für einen Beruf ausgebildet wird oder
1a.eine Berufsausbildung mangels Ausbildungs-

platzes nicht beginnen oder fortsetzen kann
oder nicht erwerbstätig ist und auch die übrigen
Voraussetzungen des $ 2 Abs. 4a des Bundes-
kindergeldgesetzes für die Gewährung von Kin-
dergeld vorliegen oder

2. den gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivil-
dienst leistet oder

3. freiwillig für eine Dauer von nicht mehr als drei
Jahren Wehr- oder Polizeivollzugsdienst leistet,
der an Stelle des gesetzlichen Grundwehr-
dienstes oder Zivildienstes abgeleistet wird,
oder

4. eine vom gesetzlichen Grundwehrdienst oder
Zivildienst befreiende Tätigkeit als Entwick-
lungshelfer im Sinne des $ 1 Abs.1 des Ent-
wicklungshelfer-Gesetzes ausübt oder

5. ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des Ge-
setzes zur Förderung eines freiwilligen sozialen
Jahres leistet oder

6. wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Be-
hinderung dauernd erwerbsunfähig ist.

In den Fällen der Nummern 2 bis 4 ist Vorausset-
zung, daß durch die Aufnahme des Dienstes oder
der Tätigkeit eine Berufsausbildung unterbrochen
worden ist.

(7) Ein Kind, das zu Beginn des Veranlagungs-
zeitraums das 27. Lebensjahr vollendet hat, wird be-
rücksichtigt, wenn es
1. für einen Beruf ausgebildetwird und der Ab-

schluß der Berufsausbildung wegen mangelnden
Studienplatzes oder infolge berufsbedingten
Wohnortwechsels des Steuerpflichtigen sich
nachweislich um den Zeitraum von der Vollen-
dung des 27. Lebensjahrs bis zum Beginn des
Veranlagungszeitraums verzögert hat oder

2. wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Be-
hinderung dauernd erwerbsunfähig ist und
a) ledig oder verwitwet ist oder
b) verheiratet ist und sein Ehegatte außerstande

ist, es zu unterhalten, oder
c) geschieden ist und sein früherer Ehegatte

aa) gesetzlich zum Unterhalt verpflichtet und
außerstande ist, es zu unterhalten, oder

bb) gesetzlich nicht zum Unterhalt verpflich-
tet ist und es nicht unterhält.

(8) Der allgemeine Tariffreibetrag beträgt
510 Deutsche Mark. Bei Steuerpflichtigen, bei denen
die tarifliche Einkommensteuer nach $ 32a Abs. 5
oder 6 zu berechnen ist, verdoppelt sich der all-
gemeine Tariffreibetrag.

$32a
Einkommensteuertarif

(1) Die tarifliche Einkommensteuer bemißt sich
nach dem zu versteuernden Einkommen. Sie beträgt
vorbehaltlich der $$ 32b, 34 und 34b jeweils in
Deutsche Mark
1. für zu versteuernde

Deutsche Mark: 0;
2. für zu versteuernde Einkommen von 3330

Deutsche Mark bis 16019Deutsche Mark:
0,22x — 726;

3. für zu versteuernde Einkommen von 16020
Deutsche Mark bis 47999Deutsche Mark:
[— 49,2y + 505,3)y + 3077] y + 2 792;

4. für zu versteuernde Einkommen von 48000
Deutsche Mark bis 130019Deutsche Mark:
{[(0,1z—6,07)z+ 109,95]z+4800}z + 16.200;

5. für zu versteuernde Einkömmen von 130020
Deutsche Mark an: 0,56x — 12742. \

„X“ ist das abgerundete zu versteuernde Einkom-
men. „y” ist ein Zehntausendsteldes 16000Deut-
sche Mark übersteigendenTeils des abgerundeten
zu versteuernden Einkommens. „z“ ist ein Zehn-
tausendstel des 48000 Deutsche Mark übersteigen-
den Teils des abgerundeten zu versteuernden Ein-
kommens.

Einkommen bis 3329

(2)Das zu versteuernde Einkommen ist
1. auf den nächstendurch 30 ohne Rest teilbaren

vollen Deutsche-Mark-Betrag abzurunden, wenn
es nicht mehr als 48000 Deutsche Mark beträgt
und nicht bereits durch 30 ohne Rest teilbar ist,

2. auf den nächsten durch 60 ohne Rest teilbaren
vollen Deutsche-Mark-Betrag abzurunden, wenn
es mehr als 48000 Deutsche Mark beträgt und
nicht bereits durch 60 ohne Rest teilbar ist.



(3) Die zur Berechnungder tariflichen Einkom-
mensteuer erforderlichen Rechenschritte sind in der
Reihenfolge auszuführen, die sich nach dem Horner-
Schema ergibt. Dabei sind die sich aus den Multi-
plikationen ergebenden Zwischenergebnisse für
jeden weiteren Rechenschritt mit drei Dezimalstel-
len anzusetzen; die nachfolgenden Dezimalstellen
sind fortzulassen. Der sich ergebende Steuerbetrag
ist auf den nächsten vollen Deutsche-Mark-Betrag
abzurunden.
(4) Für zu versteuernde Einkommen bis 130019

Deutsche Mark ergibt sich die nach den Absätzen 1
bis 3 berechnete tarifliche Einkommensteuer aus der
diesem Gesetz beigefügten Anlage 1 (Einkommen-
steuer-Grundtabelle) *).
(5) Bei Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b zu-

sammen zur Einkommensteuer veranlagt werden,
beträgt die tarifliche Einkommensteuer vorbehalt-
lich der $$ 32b, 34 und 34b das Zweifache des
Steuerbetrags, der sich für die Hälfte ihres gemein-
sam zu versteuernden Einkommens nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 ergibt (Splitting-Verfahren). Für zu
versteuernde Einkommen bis 260039Deutsche Mark
ergibt sich die nach Satz 1 berechnete tarifliche
Einkommensteuer aus der diesem Gesetz beigefüg-
ten Anlage 2 (Einkommensteuer-Splittingtabelle) *).

(6) Das Verfahren nach Absatz 5 ist auch anzu-
wenden zur Berechnung der tariflichen Einkommen-
steuer für das zu versteuernde Einkommen
1. bei einem verwitweten Steuerpflichtigen für den

Veranlagungszeitraum, der dem Kalenderjahr
folgt, in dem der Ehegatte verstorben ist, wenn
der Steuerpflichtige und sein verstorbener Ehe-
gatte im Zeitpunkt seines Todes die Vorausset-
zungen des $ 26 Abs. 1Satz 1 erfüllt haben,

2. bei einem Steuerpflichtigen, dessen Ehe in dem
Kalenderjahr, in dem er sein Einkommen bezogen
hat, durch Tod, Scheidung oder Aufhebung auf-
gelöst worden ist, wenn in diesem Kalenderjahr
a) der Steuerpflichtige und sein bisheriger Ehe-

gatte die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1
Satz 1 erfüllt haben,

b) der bisherige Ehegatte wieder geheiratet hat
und

c) der bisherige Ehegatte und dessen neuer Ehe-
gatte ebenfalls die Voraussetzungen des $ 26
Abs. 1Satz 1erfüllen.

Voraussetzung ist, daß der Steuerpflichtige nicht
nach den $$ 26, 26a getrennt zur Einkommensteuer
veranlagt wird.

8 32b
Progressionsvorbehalt bei Abkommen zur

Vermeidung der Doppelbesteuerung
Sind bei unbeschränkt Steuerpflichtigen nach

einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung die aus dem ausländischen Vertragsstaat
stammenden Einkünfte steuerfrei, so ist auf das
nach $ 32a Abs. 1 zu versteuernde Einkommen der
Steuersatz anzuwenden, der sich ergibt, wenn die
*) Die für den Veranlagungszeitraum 1977anzuwendende, auf $ 32a

EStG 1975beruhende Tabelle ist im Bundesgesetzblatt 1974Teil I
S. 2229 ff., die ab dem Veranlagungszeitraum 1978anzuwendende
Tabelle ist im Bundesgesetzblatt 1977Teil I S. 1968ff. abgedruckt.

2403

ausländischen Einkünfte, ausgenommen die darin
enthaltenen außerordentlichen Einkünfte, bei der
Berechnung der Einkommensteuer einbezogen wer-
den.

$33
Außergewöhnliche Belastungen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangs-
läufig größere Aufwendungen als der überwiegen-
den Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Ein-
kommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhält-
nisse und gleichen Familienstands (außergewöhn-
liche Belastung),so wird auf Antrag die Einkom-
mensteuer dadurch ermäßigt, daß der Teil der Auf-
wendungen, der die dem Steuerpflichtigen zumutba-
re Belastung (Absatz 3) übersteigt, vom Gesamitbe-
trag der Einkünfte abgezogen wird.

(2) Aufwendungen erwachsen dem Steuerpflichti-
gen zwangsläufig, wenn er sich ihnen aus recht-
lichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht
entziehen kann und soweit die Aufwendungen den
Umständen nach notwendig sind und einen ange-
messenen Betrag nicht übersteigen. Aufwendungen,
die zu den Betriebsausgaben, Werbungskosten oder
Sonderausgaben gehören, bleiben dabei außer Be-
tracht; das gilt für Aufwendungen im Sinne des $ 10
Abs. 1 Nr. 7 nur insoweit, als sie als Sonderausga-
ben abgezogen werden können. Aufwendungen, die
durch Diätverpflegung entstehen, können nicht als
außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden.

(3)Die zumutbare Belastung beträgt

bei einem um die Sonder- über über
ausgaben im Sinne des $ 10 bis 24000| 50000| überAbs,1Nr.1,4bis7und 24000| DMbis| DMbis| 100.000
des $ 10b verminderten DM 50000| 100000 DM

Gesamtbetrag der Einkünfte DM M

1. bei Steuerpflichtigen,
die keine Kinder ($ 32
Abs. 4 bis 7) haben und
bei denen die Einkom-
mensteuer
a) nach$32aAbs.1,.. 7 7 8 8
b) nach $ 32a Abs. 5

oder 6 (Splitting-
Verfahren) ........ 5 6 7 8

zu berechnen ist;

2. bei Steuerpflichtigen
mit
a) einem Kind oder

zwei Kindern, ..... 3 4 6 7
b) drei oder mehr

Kindern .......... 1 2 4 7
im Sinne des $ 32 Abs. |
4 bis 7 vom Hundert des um

die Sonderausgaben im
Sinne des $ 10 Abs. 1
Nr. 1, 4 bis 7 und des
$ 10b verminderten
Gesamtbetrags der Ein-
künfte.
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8.33a

Außergewöhnliche Belastung in besonderen Fällen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangs-
läufig ($ 33 Abs. 2) Aufwendungen für den Unter-
halt und eine etwaige Berufsausbildung von Perso-
nen, für die im Veranlagungszeitraum weder der
Steuerpflichtige noch eine andere Person Anspruch
auf Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz
oder auf andere Leistungen für Kinder ($ 8 Abs. 1
Bundeskindergeldgesetz) hat, so wird auf An-
trag die Einkommensteuer dadurch ermäßigt, daß
die Aufwendungen, höchstens jedoch ein Betrag von
3000 Deutsche Mark im Kalenderjahr für jede un-
terhaltene Person, vom Gesamtbetrag der Einkünfte
abgezogen werden. Voraussetzung ist, daß die un-
terhaltene Person kein oder nur ein geringes Ver-
mögen besitzt. Fat die unterhaltene Person andere
Einkünfte oder Bezüge, die zur Bestreitung des Un-
terhalts bestimmt oder geeignet sind, so vermindert
sich der Betrag von 3000 Deutsche Mark um den
Betrag, um den diese Einkünfte und Bezüge den
Betrag von 3600 Deutsche Mark übersteigen. Wer-
den die Aufwendungen für eine unterhaltene Person
von mehreren Steuerpflichtigen getragen, so wird
bei jedem der Teil des sich hiernach ergebenden
Betrags abgezogen, der seinem Anteil am Gesamt-
betrag der Leistungen entspricht.

(1a) Kommt der Steuerpflichtige für den Veran-
lagungszeitraum seiner Unterhaltsverpflichtung ge-
genüber einem Kind nach, das dem anderen Eltern-
teil zuzuordnen und bei diesem zu berücksichtigen
ist ($ 32 Abs. 4 bis 7), so wird auf Antrag ein Betrag
von 600 Deutsche Mark im Kalenderjahr vom Ge-
samtbetrag der Einkünfte abgezogen.

(2) Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwen-
dungen für die Berufsausbildung eines Kindes, für
das er Anspruch auf Kindergeld nach dem Bundes-
kindergeldgesetz oder auf andere Leistungen für
Kinder ($ 8 Abs. 1 Bundeskindergeldgesetz)
hat, so werden auf Antrag die folgenden Beträge
(Ausbildungsfreibeträge) vom Gesamtbetrag der
Einkünfte abgezogen:
1. für ein Kind, das zu Beginn des Veranlagungs-

zeitraums das 18.Lebensjahr vollendet hat,
a) ein Betrag von 2 400 Deutsche Mark im Kalen-

derjahr, wenn das Kind im Haushalt des
Steuerpflichtigen untergebracht ist,

b) ein Betrag von 4200 Deutsche Mark im Ka-
lenderjahr, wenn das Kind zur Berufsausbil-
dung auswärtig untergebracht ist;

2. für ein Kind, das zu Beginn des Veranlagungs-
zeitraums das 18. Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat, ein Betrag von 1800 Deutsche Mark im
Kalenderjahr, wenn das Kind zur Berufsausbil-
dung auswärtig untergebracht ist.

Die Ausbildungsfreibeträge vermindern sich jeweils
um die eigenen Einkünfte und Bezüge des Kindes,
die zur Bestreitung seines Unterhalts oder seiner
Berufsausbildung bestimmt oder geeignet sind, so-
weit diese 2400 Deutsche Mark im Kalenderjahr

übersteigen, sowie um die dem Kind als Zuschuß
gewährten Leistungen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz.

(3) Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwen-
dungen durch die Beschäftigung einer Hausgehilfin,
so wird auf Antrag die Einkommensteuer dadurch
ermäßigt, daß die Aufwendungen, höchstens jedoch
ein Betrag von 1200 Deutsche Mark im Kalender-
jahr, vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen
werden, wenn
1. zum Haushalt des Steuerpflichtigen mindestens

drei Kinder ($ 32 Abs. 4 bis 7) gehören, die das
18.Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder

2. zum Haushalt des Steuerpflichtigen mindestens
zwei Kinder gehören, die das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, und
a) der Steuerpflichtige verheiratet ist, von

seinem Ehegatten nicht dauernd getrennt lebt
und beide Ehegatten erwerbstätig sind, oder

b) der Steuerpflichtige unverheiratet und er-
werbstätig ist,

oder
3. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd ge-

trennt lebender Ehegatte das 60. Lebensjahr voll-
endet hat
oder

4. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd ge-
trennt lebender Ehegatte oder ein zu seinem
Haushalt gehöriges Kind oder eine andere zu sei-
nem Haushalt gehörige unterhaltene Person, für
die eine Ermäßigung nach Absatz 1 gewährt wird,
nicht nur vorübergehend körperlich hilflos oder
schwer körperbeschädigtist oder die Beschäfti-
gung einer Hausgehilfin wegen Krankheit einer
der genannten Personen erforderlich ist.

Wird statt einer Hausgehilfin stundenweiseeine
Haushaltshilfe beschäftigt, so tritt an die Stelle des
Betrags von 1200 Deutsche Mark ein Betrag von
600 Deutsche Mark. Wird eine Steuerermäßigung
nach den Sätzen 1 oder 2 nicht gewährt, so kann ein
Betrag von 1200Deutsche Mark abgezogen werden,
wenn der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd
getrennt lebender Ehegatte in einem Heim oder
dauernd zur Pflege untergebracht ist und die Auf-
wendungen für die Unterbringung Kosten für
Dienstleistungen, die mit denen einer Hausgehilfin
oder Haushaltshilfe vergleichbar sind, enthalten.
Eine Steuerermäßigung für mehr als eine Hausge-
hilfin oder Haushaltshilfe oder für eine Hausgehil-
fin und eine Haushaltshilfe steht dem Steuerpflich-
tigen nur zu, wenn zu seinem Haushalt mindestens
fünf Kinder gehören,die das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben. Ehegatten, bei denen die
Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 vorliegen, können
für die Zeit des Vorliegens dieser Voraussetzungen
die nachden Sätzen1bis 4 in Betrachtkommenden
Beträge insgesamt nur einmal abziehen.

(4) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die in
den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen
nicht vorgelegen haben, ermäßigen sich die dort be-
zeichneten Beträge um je ein Zwölftel.
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(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 und der
Absätze 2 und 3 kann wegen der in diesen Vor-
schriften bezeichneten Aufwendungen der Steuer-
pflichtige eine Steuerermäßigung nach $ 33 nicht in
Anspruch nehmen.

8 33h
Pauschbeträge für Körperbehinderte

und Hinterbliebene
(1) Wegen der außergewöhnlichen Belastungen,

die Körperbehinderten unmittelbar infolge ihrer
Körperbehinderung erwachsen, wird auf Antrag
ohne Kürzung um die zumutbare Belastung ($ 33
Abs. 3) ein Pauschbetrag abgezogen, wenn nicht
Aufwendungen nachgewiesen oder glaubhaft ge-
macht werden, die bei Anwendung des $ 33 zu
einem höheren Abzugsbetrag führen.

(2)Die Pauschbeträge erhalten
1. Körperbehinderte, deren Minderung der Erwerbs-

fähigkeit auf weniger als 50 vom Hundert, aber
mindestens 25 vom Hundert festgestellt ist, wenn
a) dem Körperbehinderten wegen seiner Behin-

derung nach gesetzlichen Vorschriften Renten
oder andere laufende Bezüge zustehen, und
zwar auch dann, wenn das Recht auf die Be-
züge ruht oder der Anspruch auf die Bezüge
durch Zahlung eines Kapitals abgefunden
worden ist, oder

b) die Körperbehinderung zu einer äußerlich er-
kennbaren dauernden Einbuße der körperli-
chen Beweglichkeit geführt hat oder auf einer
typischen Berufskrankheit beruht;

2. Körperbehinderte, deren Minderung der Erwerbs-
fähigkeit auf mindestens 50 vom Hundert festge-
stellt ist.

(3) Die Höhe des Pauschbetrags richtet sich nach
der dauernden Minderung der Erwerbsfähigkeit des
Körperbehinderten, soweit diese nicht überwiegend
auf Alterserscheinungen beruht. Als Pauschbeträge
werden gewährt:

stute|PeinerMinderungder
v.H. v.H. DM

1 25bis 34 600
2 35hbis44 840
3 45bis 54 1 110
4 55bis 64 1 410
5 65bis 74 1 740
6 75bis 84 2 070
7 85bis 90 2 400'
8 91 bis 100 (Erwerbs- 2 760

unfähigkeit)

Für Blinde und für Körperbehinderte, die infolge
der Körperbehinderung ständig so hilflos sind, daß
sie nicht ohne fremde Wartung und Pflege bestehen
können, erhöht sich der Pauschbetrag auf 7200
Deutsche Mark.
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(4) Personen,denenlaufendeHinterbliebenenbe-
züge bewilligt worden sind, erhalten auf Antrag
einen Pauschbetrag von 720 Deutsche Mark, wenn
die Hinterbliebenenbezüge geleistet werden
1. nach dem Bundesversorgungsgesetz oder einem

anderen Gesetz, das die Vorschriften des Bundes-
versorgungsgesetzes über Hinterbliebenenbezüge
für entsprechend anwendbar erklärt, oder

2. nach den Vorschriften über die gesetzliche Un-
fallversicherung oder

3. nach den beamtenrechtlichen Vorschriften an
Hinterbliebene eines an den Folgen eines Dienst-
unfalls verstorbenen Beamten oder

4. nach den Vorschriften des Bundesentschädi-
gungsgesetzes über die Entschädigung für Schä-
den an Leben, Körper oder Gesundheit.

Der Pauschbetrag wird auch dann gewährt, wenn
das Recht auf die Bezüge ruht oder der Anspruch
auf die Bezüge durch Zahlung eines Kapitals abge-
funden worden ist.

(5) Steht der Pauschbetrag für Körperbehinderte
oder der Pauschbetrag für Hinterbliebene einem
Kind des Steuerpflichtigen ($ 32 Abs. 4 bis 7) zu, so
wird der Pauschbetrag auf Antrag auf den Steuer-
pflichtigen übertragen, wenn ihn das Kind nicht in
Anspruch nimmt.

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
zu bestimmen, wie nachzuweisen ist, daß die Vor-
aussetzungen für die Inanspruchnahme der Pausch-
beträge vorliegen.

8 34
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

(1) Sind in dem Einkommen außerordentliche Ein-
künfte enthalten, so ist auf Antrag die darauf ent-
fallende Einkommensteuer nach einem ermäßigten
Steuersatz zu bemessen; der ermäßigte Steuersatz
beträgt die Hälfte des durchschnittlichen Steuersat-
zes, der sich ergeben würde, wenn die tarifliche
Einkommensteuer nach dem gesamten zu versteu-
ernden Einkommen zuzüglich der nach einem Ab-
kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
von der Einkommensteuer freigestellten ausländi-
schen Einkünfte zu bemessenwäre. Auf das rest-
liche zu versteuernde Einkommen ist vorbehaltlich
der Absätze 3 und 4 und des $ 34b die Einkommen-
steuertabelle anzuwenden. Die Sätze 1 und 2 gelten
nicht, wenn der Steuerpflichtige auf die außeror-
dentlichen Einkünfte ganz oder teilweise $ 6b oder
$6c anwendet.

(2) Als außerordentliche Einkünfte im Sinne des
Absatzes 1kommen nur in Betracht

1. Veräußerungsgewinne im Sinne der $$ 14, 14a
Abs. 1, $$ 16, 17und 18Abs. 3;

2. Entschädigungen im Sinne des $ 24Nr. 1;



3. Nutzungsvergütungen und Zinsen im Sinne des
$ 24 Nr. 3, soweit sie für einen Zeitraum von
mehr als drei Jahren nachgezahlt werden.

(3) Einkünfte, die die Entlohnung für eine Tätig-
keit darstellen, die sich über mehrere Jahre er-
streckt, unterliegen der Einkommensteuer zu den
gewöhnlichen Steuersätzen. Zum Zweck der Ein-
kommensteuerveranlagung können diese Einkünfte
auf die Jahre verteilt werden, in deren Verlauf sie
erzielt wurden, und als Einkünfte eines jeden dieser
Jahre angesehen werden, vorausgesetzt, daß die Ge-
samtverteilung drei Jahre nicht überschreitet.

(4) Die Steuersätze nach Absatz 1 sind auf Antrag
bei Steuerpflichtigenmit Einkünften aus nichtselb-
ständigerArbeit oder aus selbständigerArbeit, die
aus einer Berufstätigkeit im Sinne des $ 18 Abs. 1
Nr. 1 bezogen werden, auf Nebeneinkünfte aus
wissenschaftlicher, künstlerischer oder schriftstelle-
rischer Tätigkeit unter folgenden Voraussetzungen
anzuwenden:
1. Die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit oder

die Einkünfte aus der Berufstätigkeit müssen die
übrigen Einkünfte überwiegen;

2. die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künstleri-
scher oder schriftstellerischer Tätigkeit dürfen
nicht zu den Einkünften aus nichtselbständiger
Arbeit gehören und müssen von den Einkünften
aus der Berufstätigkeit abgrenzbar sein.

Die Steuersätze nach Absatz 1 sind in diesen Fällen
auf die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künstleri-
scher oder schriftstellerischer Tätigkeit anzuwen-
den, die 50 vom Hundert der Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit oder aus der Berufstätigkeit
nicht übersteigen.

834a
(weggefallen)

834b
Steuersätze bei außerordentlichen Einküniten

aus Forstwirtschaft

(1)Wird ein Bestandsvergleichfür das stehende
Holz nicht vorgenommen, so sind auf Antrag die er-
mäßigten Steuersätze dieser Vorschrift auf Einkünf-
te aus den folgenden Holznutzungsarten anzuwen-
den:
1. Außerordentliche Holznutzungen. Das sind Nut-

zungen, die außerhalb des festgesetzten Nut-
zungssatzes (Absatz 4 Nr. 1) anfallen, wenn sie
aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt sind. Bei
der Bemessung ist die außerordentliche Nutzung
des laufenden Wirtschaftsjahrs um die in den
letzten drei Wirtschaftsjahren eingesparten Nut-
zungen (nachgeholte Nutzungen) zu kürzen.
Außerordentliche Nutzungen und nachgeholte
Nutzungen liegen nur insoweit vor, als die um
die Holznutzungen infolge höherer Gewalt (Num-
mer 2) verminderte Gesamtnutzung den Nut-
zungssatz übersteigt;

2. Holznutzungeninfolge höherer Gewalt (Kalami-
tätsnutzungen). Das sind Nutzungen, die durch
Eis-, Schnee-, Windbruch oder Windwurf, Erdbe-
ben, Bergrutsch, Insektenfraß, Brand oder ein an-
deres Naturereignis, das in seinen Folgen den an-
geführten Ereignissen gleichkommt, verursacht
werden. Zu diesen rechnen nicht die Schäden, die
in der Forstwirtschaft regelmäßig entstehen.
(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus den ein-

zelnen Holznutzungsarten sind
1. die persönlichen und sachlichen Verwaltungsko-

sten, Grundsteuer und Zwangsbeiträge, soweit
sie zu den festen Betriebsausgaben gehören, bei
den Einnahmen aus ordentlichen Holznutzungen
und Holznutzungen infolge höherer Gewalt, die
innerhalb des Nutzungssatzes (Absatz 4 Nr. 1)
anfallen, zu berücksichtigen. Sie sind entspre-
chend der Höhe der Einnahmen aus den bezeich-
neten Holznutzungen auf diese zu verteilen;

2. die anderen Betriebsausgaben entsprechend der
Höhe der Einnahmen aus allen Holznutzungsar-
ten auf diese zu verteilen.
(3)Die Einkommensteuerbemißtsich

1. bei Einkünften aus außerordentlichen Holznut-
zungen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 nach den
Steuersätzen des $ 34 Abs. 1 Satz 1;

2. bei Einkünften aus nachgeholten Nutzungen im
Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 nach dem durch-
schnittlichen Steuersatz, der sich bei Anwendung
der Einkommensteuertabelle auf das Einkommen
ohne Berücksichtigung der Einkünfte aus außer-
ordentlichen Holznutzungen, nachgeholten Nut-
zungen und Holznutzungen infolge höherer Ge-
walt ergibt, mindestens jedoch auf 10 vom Hun-
dert der Einkünfte aus nachgeholten Nutzungen;

3. bei Einkünften aus Holznutzungeninfolge höhe-
rer Gewalt im Sinne des Absatzes 1Nr. 2,
a) soweit sie im Rahmen des Nutzungssatzes

(Absatz 4 Nr. 1) anfallen, nach den Steuer-
sätzen der Nummer 1,

b) soweit sie den Nutzungssatz übersteigen, nach
den halben Steuersätzen der Nummer 1,

c) soweit sie den doppelten Nutzungssatz über-
steigen, nach einem Viertel der Steuersätze
der Nummer 1.

(4) Die Steuersätze des Absatzes 3 sind nur unter
den folgenden Voraussetzungen anzuwenden:
1. Auf Grund eines amtlich anerkanntenBetriebs-

gutachtens oder durch ein Betriebswerk muß
periodisch für zehn Jahre ein Nutzungssatz fest-
gesetzt sein. Dieser muß den Nutzungen entspre-
chen, die unter Berücksichtigung der vollen jähr-
lichen Ertragsfähigkeit des Waldes in Festmetern
nachhaltig erzielbar sind;

2. die in einem Wirtschaftsjahr erzielten verschie-
denen Nutzungen müssen mengenmäßig nachge-
wiesen werden;

3. Schäden infolge höherer Gewalt müssen unver-
züglich nach Feststellung des Schadensfalls dem
zuständigen Finanzamt mitgeteilt werden.
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V. Steuerermäßigungen

1. Steuerermäßigung
bei ausländischen Einkünften

8 34c
(1) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die mit

ihren aus einem ausländischen Staat stammenden
Einkünften in diesem Staat zu einer der deutschen
Einkommensteuer entsprechenden Steuer herange-
zogen werden, ist die festgesetzte und gezahlte aus-
ländische Steuer auf die deutsche Einkommensteuer
anzurechnen, die auf die Einkünfte aus diesem Staat
entfällt. Die auf diese ausländischen Einkünfte ent-
fallende deutsche Einkommensteuer ist in der Wei-
se zu ermitteln, daß die sich bei der Veranlagung
des zu versteuernden Einkommens (einschließlich
der ausländischen Einkünfte) nach den 8$ 32a, 32b,
34 und 34b ergebende deutsche Einkommensteuer
im Verhältnis dieser ausländischen Einkünfte zum
Gesamtbetrag der Einkünfte aufgeteilt wird. Die
ausländischen Steuern sind nur insoweit anzurech-
nen, als sie auf die im Veranlagungszeitraum bezo-
genen Einkünfte entfallen.
(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Ein-

künfte aus einem ausländischen Staat stammen, mit
dem ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung besteht.
(3) Die obersten Finanzbehörden der Länder kön-

nen mit Zustimmung des Bundesministers der Fi-
nanzen die auf ausländische Einkünfte entfallende
deutscheEinkommensteuerganz oder zum Teil er-
lassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn
es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig
ist oder die Anwendung des Absatzes 1 besonders
schwierig ist.
(4) Statt der Anrechnung oder des Abzugs einer

ausländischen Steuer (Absatz 1, Absatz 6 Nr. 6) ist
bei unbeschränkt Steuerpflichtigen auf Antrag die
auf ausländische Einkünfte aus dem Betrieb von
Handelsschiffen im internationalen Verkehr entfal-
lende Einkommensteuer nach dem ermäßigten
Steuersatz des $ 34 Abs. 1 Satz 1 zu bemessen; auf
das restliche zu versteuernde Einkommen ist $ 34
Abs. 1 Satz 2 sinngemäß anzuwenden. Handelsschif-
fe werden im internationalen Verkehr betrieben,
wenn eigene oder gecharterte Handelsschiffe, die in
einem inländischen Seeschiffsregister eingetragen
sind und die Flagge der Bundesrepublik Deutsch-
land führen, im Wirtschaftsjahr überwiegend zur
Beförderung von Personen oder Gütern im Verkehr
mit oder zwischen ausländischen Häfen, innerhalb
eines ausländischen Hafens oder zwischen einem
ausländischen Hafen und der freien See eingesetzt
werden. Zum Betrieb von Handelsschiffen im inter-
nationalen Verkehr gehört auch die Vercharterung
von Handelsschiffen für die in Satz 2 bezeichneten
Zwecke, wenn die Handelsschiffe vom Vercharterer
ausgerüstet worden sind, sowie die mit dem Betrieb
und der Vercharterung von Handelsschiffen in un-
mittelbarem Zusammenhang stehenden Neben- und
Hilfsgeschäfte. Als ausländische Einkünfte im Sinne
des Satzes 1 gelten, wenn ein Gewerbebetrieb aus-
schließlich den Betrieb von Handelsschiffen im in-
ternationalen Verkehr zum Gegenstand hat, 80 vom
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Hundert des Gewinns dieses Gewerbebetriebs. Ist
Gegenstand eines Gewerbebetriebs nicht aus-
schließlich der Betrieb von Handelsschiffen im in-
ternationalen Verkehr, so gelten 80 vom Hundert
des Teils des Gewinns des Gewerbebetriebs, der auf
den Betrieb von Handelsschiffen im internationalen
Verkehr entfällt, als ausländische Einkünfte im Sin-
ne des Satzes 1; in diesem Fall ist Voraussetzung
für die Anwendung des Satzes 1, daß dieser Teil des
Gewinns gesondert ermittelt wird. Die Sätze 1 und
3 bis 5 sind auf eigene oder gecharterte Schiffe, die
in einem inländischen Seeschiffsregister eingetragen
sind und die Flagge der Bundesrepublik Deutsch-
land führenund die imWirtschaftsjahrüberwiegend
außerhalb der deutschen Hoheitsgewässer zur Auf-
suchung von Bodenschätzen oder zur Vermessung
von Energielagerstätten unter dem Meeresboden
eingesetzt werden, sinngemäß anzuwenden.
(5) Absatz 1 ist auf unbeschränkt Steuerpflichtige,

die Angehörige eines fremden Staates sind, nur an-
zuwenden, wenn dieser Staat den deutschen Staats-
angehörigen, die in seinem Gebiet ihren Wohnsitz
haben, eine der Regelung des Absatzes 1 ent-
sprechende Steuervergünstigung gewährt.
(6) Durch Rechtsverordnung können Vorschriften

erlassenwerdenüber
1. den Begriff der ausländischen Einkünfte,
2. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn die

ausländischen Einkünfte aus mehreren fremden
Staaten stammen,

3. den Nachweis über die Höhe der festgesetzten
und gezahlten ausländischen Steuern,

4. die Berücksichtigung ausländischer Steuern, die
nachträglich erhoben oder zurückgezahlt werden,

5. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn ein
Abkommenzur Vermeidungder Doppelbesteue-
rung besteht, jedoch trotz dieses Abkommens
eineDoppelbesteuerungbestehenbleibt,und

6. den Abzug ausländischer Steuern vom Einkom-
men, die nicht unter Absatz 1 fallen, vom Ge-
samtbetrag der Einkünfte.

2. Steuerermäßigung
bei Belastung mit Erbschaftsteuer

835
Sind bei der Ermittlung des Einkommens Einkünf-

te berücksichtigt worden, die im Veranlagungszeit-
raum oder in den vorangegangenen vier Veranla-
gungszeiträumen als Erwerb von Todes wegen der
Erbschaftsteuer unterlegen haben, so wird auf An-
trag die um sonstige Steuerermäßigungen gekürzte
tarifliche Einkommensteuer, die auf diese Einkünfte
anteilig entfällt, um den in Satz 2 bestimmten Hun-
dertsatz ermäßigt. Der Hundertsatz bemißt sich
nach demVerhältnis, in dem die festgesetzteErb-
schaftsteuer zu dem Betrag steht, der sich ergibt,
wenn dem erbschaftsteuerpflichtigen Erwerb ($ 10
Abs. 1 Erbschaftsteuergesetz)die Freibeträgenach
den $$ 16 und 17 und der steuerfreie Betrag nach
$ 5 des Erbschaftsteuergesetzes hinzugerechnet
werden. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit Erb-
schaftsteuer nach $ 10 Abs. 1 Nr. 1 abgezogen wird.
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VI. Steuererhebung
1.Erhebung der Einkommensteuer

$36
Entstehung und Tilgung der Einkommensteuer
(1) Die Einkommensteuer entsteht, soweit in die-

sem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mit Ablauf
des Veranlagungszeitraums.

(2) Auf die Einkommensteuer werden angerech-
net:
1. die für den Veranlagungszeitraum entrichteten

Einkommensteuer-Vorauszahlungen ($ 37);
2. die durch Steuerabzug erhobene Einkommen-

steuer, soweit sie auf die bei der Veranlagung er-
faßten Einkünfte entfällt und nicht die Erstattung
beantragt oder durchgeführt worden ist;

3. die Körperschaftsteuer einer unbeschränkt kör-
perschaftsteuerpflichtigen Körperschaft oder Per-
sonenvereinigung in Höhe von °/ıs der Einnahmen
im Sinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2. Das gleiche
gilt bei Einnahmen im Sinne des $ 20 Abs. 2
Nr. 2 Buchstabe a, die aus der erstmaligen Ver-
äußerung von Dividendenscheinen oder sonstigen
Ansprüchen durch den Anteilseigner erzielt wor-
den sind; in diesen Fällen beträgt die anrechen-
bare Körperschaftsteuer höchstens ®/ıs des Be-
trags, der auf die veräußerten Ansprüche aus-
geschüttet wird. Die Anrechnung erfolgt unab-
hängig von der Entrichtung der Körperschaft-
steuer. Die Körperschaftsteuer wird nicht ange-
rechnet:
a) in den Fällen des $ 36 a,
b) wenn die in den $$ 44, 45 oder 46 des Körper-

schaftsteuergesetzes bezeichnete Bescheini-
gung nicht vorgelegt worden ist,

c) wenn die Vergütung nach den $$ 36b, 36c
oder 36 d beantragt oder durchgeführt worden
ist,

d) wenn bei Einnahmen aus der Veräußerung von
Dividendenscheinen oder sonstigen Ansprü-
chen durch den Anteilseigner die veräußerten
Ansprüche erst nach Ablauf des Kalenderjahrs
fällig werden, das auf den Veranlagungszeit-
raum folgt,

e) wenn die Einnahmen nach einem Abkommen
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung in
dem anderen Vertragsstaat besteuert werden
können.

(3) Die Steuerbeträge nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3
sind jeweils auf volle Deutsche Mark aufzurunden.
Bei den durch Steuerabzug erhobenen Steuern ist
jeweils die Summe der Beträge einer einzelnen Ab-
zugsteuer aufzurunden; die Summe der von den
Kapitalerträgen im Sinne des $ 43 Abs. 1 Nr. 5 er-
hobenen Kapitalertragsteuer ist gesondert aufzu-
runden,

(4) Wenn sich nach der Abrechnung ein Über-
schuß zuungunsten des Steuerpflichtigen ergibt, hat
der Steuerpflichtige (Steuerschuldner)diesen Be-
trag, soweit er den fällig gewordenen, aber nicht

entrichteten Einkommensteuer-Vorauszahlungen
entspricht, sofort, im übrigen innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu ent-
richten (Abschlußzahlung). Wenn sich nach der Ab-
rechnung ein Überschuß zugunsten des Steuer-
pflichtigen ergibt, wird dieser dem Steuerpflichtigen
nach Bekanntgabe des Steuerbescheids ausgezahlt.
Bei Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b zusammen
zur Einkommensteuer veranlagt worden sind, wirkt
die Auszahlung an einen Ehegatten auch für und
gegen den anderen Ehegatten.

836a
Ausschluß der Anrechnung

von Körperschaftsteuer in Sonderfällen
(1) Die Anrechnung von Körperschaftsteuer nach

$ 36 Abs. 2 Nr. 3 ist einem Anteilseigner mit be-
herrschendem Einfluß auf die ausschüttende Körper-
schaft oder Personenvereinigung zu versagen oder
bei ihm rückgängig zu machen, soweit die anzu-
rechnende Körperschaftsteuer nicht durch die ihr
entsprechende gezahlte Körperschaftsteuer gedeckt
ist und nach Beginn der Vollstreckung wegen dieser
rückständigen Körperschaftsteuer anzunehmen ist,
daß die vollständige Einziehung keinen Erfolg ha-
ben wird. Das gleiche gilt für einen wesentlich be-
teiligten Anteilseigner ohne beherrschenden Ein-
fluß.

(2) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn der be-
herrschende Einfluß oder die wesentliche Beteili-
gung zu einem Zeitpunkt innerhalb der letzten drei
Jahre vor dem Jahr der Ausschüttung bestanden
hat. Ein Anteilseigner gilt als wesentlich beteiligt
im Sinne des Absatzes 1,wenn er zu mehr als 25vom
Hundert unmittelbar oder mittelbar beteiligt war.

(3) Wird die Anrechnung rückgängig gemacht,
so ist der Steuerbescheid zu ändern.

(4) Soweit die Körperschaftsteuer nachträglich
gezahlt wird, ist bei dem Anteilseigner die An-
rechnung durchzuführen und der Steuerbescheid zu
ändern.

$36b
Vergütung von Körperschaitsteuer

(1) Einem Anteilseigner, der Einnahmen im Sinne
des $ 20 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 bezieht und im Zeit-
punkt ihres Zufließens unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtig ist, wird die anrechenbare Körper-
schaftsteuer auf Antrag vergütet, wenn anzunehmen
ist, daß für ihn eine Veranlagung zur Einkommen-
steuer nicht in Betracht kommt. $ 36 Abs. 2 Nr. 3
Sätze 1, 3 und 4 Buchstaben a undeist entsprechend
anzuwenden. Die für die Höhe der Vergütung er-
forderlichen Angaben sind durch die Bescheinigung
eines inländischen Kreditinstituts im Sinne des $ 44
Abs. 1 Satz 3 oder des $ 45 des Körperschaftsteuer-
gesetzes nachzuweisen.
(2) Der Anteilseigner hat durch eine Bescheini-

gung des für ihn zuständigen Wohnsitzfinanzamts
nachzuweisen, daß er unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtig ist und daß für ihn eine Veranlagung
zur Einkommensteuer voraussichtlich nicht in Be-
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tracht kommt. Die Bescheinigung ist unter dem Vor-
behalt des Widerrufs auszustellen. Ihre Geltungs-
dauer darf höchstens drei Jahre betragen; sie muß
am Schluß eines Kalenderjahrs enden. Fordert das
Finanzamt die Bescheinigung zurück oder erkennt
der Anteilseigner, daß die Voraussetzungen für ihre
Erteilung weggefallen sind, so hat der Anteilseigner
dem Finanzamt die Bescheinigung zurückzugeben.
(3) Für die Vergütung ist das Bundesamt für

Finanzen zuständig. Der Antrag ist nach amtlich
vorgeschriebenem Muster zu stellen und zu unter-
schreiben.
(4) Die Antragsfrist endet am 31. Dezemberdes

Jahres, das dem Kalenderjahr folgt, in dem die
Einnahmen zugeflossen sind. Die Frist kann nicht
verlängert werden.

(5) Die Vergütung ist ausgeschlossen,
1. wenn die Vergütung nach $ 36.d beantragt oder

durchgeführt worden ist,
2. wenn die vorgeschriebenen Bescheinigungen

nicht vorgelegt oder durch einen Hinweis nach
$ 45 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes ge-
kennzeichnet worden sind.

836c
VergütungvonKörperschaitsteuerauf Grund

von Sammelanträgen
(1) Wird in den Fällen des $ 36b Abs. 1 der

Antrag auf Vergütung von Körperschaftsteuer in
Vertretung des Anteilseigners durch ein inlän-
disches Kreditinstitut gestellt, so kann von der
Übersendung der in $ 36b Abs. 2 dieses Gesetzes
und in $ 44 Abs. 1 Satz 3 oder in $ 45 des Körper-
schaftsteuergesetzes bezeichneten Bescheinigungen
abgesehen werden, wenn das Kreditinstitut ver-
sichert,
1. daß eine Bescheinigung im Sinne des $ 44 Abs. 1

Satz 3 oder des $ 45 des Körperschaftsteuer-
gesetzes nicht ausgestellt oder als ungültig ge-
kennzeichnet oder nach den Angaben des Anteils-
eigners abhanden gekommen oder vernichtet ist,

2. daß die Aktie im Zeitpunkt des Zufließens der
Einnahmenin einemauf denNamendesAnteils-
eigners lautenden Wertpapierdepot bei dem Kre-
ditinstitut verzeichnet war,

3. daß ihm die in $ 36b Abs. 2 bezeichnete Be-
scheinigung vorliegt und

4, daß die Angaben in demAntrag wahrheitsgemäß
nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wor-
den sind.

Über Anträge, in denen das Kreditinstitut versichert,
daß die Bescheinigung als ungültig gekennzeichnet
oder nach den Angaben des Anteilseigners abhan-
den gekommen oder vernichtet ist, hat es Aufzeich-
nungen zu führen. Das Recht der Finanzbehörden
zur Ermittlung des Sachverhalts bleibt unberührt.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Anträge, die
1. eine Kapitalgesellschaft in Vertretung ihrer Ar-

beitnehmer stellt, soweit es sich um Einnahmen
aus Anteilen handelt, die den Arbeitnehmern
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von der Kapitalgesellschaft überlassen worden
sind und von ihr oder einem Kreditinstitut ver-
wahrt werden;

2. der von einer KapitalgesellschaftbestellteTreu-
händer in Vertretung der Arbeitnehmer dieser
Kapitalgesellschaft stellt, soweit es sich um Ein-
nahmen aus Anteilen handelt, die den Arbeit-
nehmern von der Kapitalgesellschaft überlassen
worden sind und von dem Treuhänder oder einem
Kreditinstitut verwahrt werden;

3. eine Erwerbs- oder Wirtschaftsgenossenschaft in
Vertretung ihrer Mitglieder stellt, soweit es sich
um Einnahmen aus Anteilen an dieser Genossen-
schaft handelt.

Den Arbeitnehmern im Sinne der Nummern 1 und 2
stehen frühere Arbeitnehmer der Kapitalgesellschaft
gleich.

(3) Erkennt der Vertreter des Anteilseigners vor
Ablauf der Festsetzungsfrist im Sinne der 8$ 169
bis 171 der Abgabenordnung, daß die Vergütung
ganz oder teilweise zu Unrecht festgesetztworden
ist, so hat er dies dem Bundesamt für Finanzen
anzuzeigen. Das Bundesamt für Finanzen hat die zu
Unrecht gezahlte Vergütung von dem Anteilseigner
zurückzufordern, für den sie festgesetzt worden ist.
Der Vertreter des Anteilseigners haftet für die zu-
rückzuzahlendeVergütung.
(4)$ 36bAbs. 1 bis 4 und5 Nr. 1 gilt entspre-

chend. Die Antragsfrist gilt als gewahrt, wenn der
Anteilseigner die beantragende Stelle bis zu dem
in $ 36b Abs. 4 bezeichneten Zeitpunkt schriftlich
mit der Antragstellung beauftragt hat.

836d
Vergütung von Körperschaftsteuer

in Sonderfällen

{1) In den Fällen des $ 36c Abs. 2 wird die an-
rechenbare Körperschaftsteuer an den dort bezeich-
neten Vertreter unabhängig davon vergütet, ob
für den Anteilseigner eine Veranlagung in Betracht
kommt und ob eine Bescheinigung im Sinne des’
$ 36b Abs. 2 vorgelegt wird, wenn der Vertreter
sich in einem Sammelantrag bereit erklärt hat, den
Vergütungsbetrag für den Anteilseigner entgegen-
zunehmen. Die Vergütung nach Satz 1 wird nur für
Anteilseigner gewährt, deren Bezüge im Sinne des
$ 20 Abs. 1 Nr. 1 und 2 im Wirtschaftsjahr 100
Deutsche Mark nicht überstiegen haben.

(2) Das Finanzamt kann einer unbeschränkt
steuerpflichtigen Körperschaft auch in anderen als
den in $ 36c Abs. 2 bezeichneten Fällen gestatten,
in Vertretung ihrer unbeschränkt steuerpflichtigen
Anteilseigner einen Sammelantrag auf Vergütung
von Körperschaftsteuer zu stellen,
1. wenn die Zahl der Anteilseigner besondersgroß

ist,
2. wenn die Körperschaft den Gewinn ohne Ein-

schaltung eines Kreditinstituts an die Anteils-
eigner ausschüttet und

3. wenn im übrigen die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 erfüllt sind.
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(3) Für die Vergütung ist das Finanzamt zu-
ständig, dem die Besteuerung des Einkommens des
Vertreters obliegt. Das Finanzamt kann die Ver-
gütung an Auflagen binden, die die steuerliche
Erfasssung der Kapitalerträge sichern sollen. Im
übrigen ist $ 36 c sinngemäß anzuwenden.

$36e
Vergütung des Körperschaftsteuer-
Erhöhungsbetragsanbeschränkt

Einkommensteuerpflichtige
Für die Vergütung des Körperschaftsteuer-Erhö-

hungsbetrags an beschränkt Einkommensteuerpflich-
tige gilt $ 52 des Körperschaftsteuergesetzes sinn-
gemäß.

837
Einkommensteuer-Vorauszahlung

(1) Der Steuerpflichtige hat am 10.März, 10. Juni,
10. September und 10. Dezember Vorauszahlungen
auf die Einkommensteuer zu entrichten, die er für

. den laufenden Veranlagungszeitraumvoraussicht-
lich schulden wird. Die Einkommensteuer-Voraus-
zahlung entsteht jeweils mit Beginn des Kalender-
vierteljahrs, in dem die Vorauszahlungen zu ent-
richten sind, oder, wenn die Steuerpflicht erst im
Laufe des Kalendervierteljahrs begründet wird, mit
Begründung der Steuerpflicht.

(2) Die Oberfinanzdirektionen können für Steuer-
pflichtige, die überwiegend Einkünfte aus Land-
und Forstwirtschaft erzielen, von Absatz 1 Satz 1
abweichende Vorauszahlungszeitpunkte bestimmen.
Das gleiche gilt für Steuerpflichtige,die überwie-
gend Einkünfte oder Einkunftsteile aus nichtselb-
ständiger Arbeit erzielen, die der Lohnsteuer nicht
unterliegen.
(3) Das Finanzamt setzt die Vorauszahlungen

durch Vorauszahlungsbescheid fest. Die Vorauszah-
lungen bemessen sich grundsätzlich nach der Ein-
kommensteuer, die sich nach Anrechnung der
Steuerabzugsbeträge und der Körperschaftsteuer
($ 36 Abs. 2 Nr. 2 und 3) bei der letzten Veranlagung
ergeben hat. Das Finanzamt kann bis zum Ablauf
des auf den Veranlagungszeitraum folgenden Kalen-
derjahrs die Vorauszahlungenan die Einkommen-
steuer anpassen, die sich für den Veranlagungszeit-
raum voraussichtlich ergeben wird. Bei der Anwen-
dung der Sätze2 und 3 bleiben Beiträge im Sinne
des $ 10 Abs. 1 Nr. 3 stets und Aufwendungen im
Sinne des $ 10 Abs. 1 Nr. 1, 4 bis 7, der $$ 10b und
33 sowie die abziehbaren Beträge nach $ 33a, wenn
die Aufwendungen und abziehbaren Beträge insge-
samt 1800DeutscheMark nicht übersteigen,außer
Ansatz.
(4) Bei einer nachträglichen Erhöhung der Vor-

auszahlungen ist die letzte Vorauszahlung für den
Veranlagungszeitraum anzupassen. Der Erhöhungs-
betrag ist innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabedesVorauszahlungsbescheidszu entrichten.

2. Steuerabzug vom Arbeitslohn
(Lohnsteuer)

8 38
ErhebungderLohnsteuer

(1) Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
wird Einkommensteuer durch Abzug vom Arbeits-
lohn erhoben (Lohnsteuer), soweit der Arbeitslohn
von einem Arbeitgeber gezahlt wird, der im Inland
einen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt,
seine Geschäftsleitung, seinen Sitz, eine Betrieb-
stätte oder einen ständigen Vertreter im Sinne der
$$ 8 bis 13 der Abgabenordnung hat (inländischer
Arbeitgeber). Der Lohnsteuer unterliegt auch der im
Rahmen des Dienstverhältnisses üblicherweise von
einem Dritten für eine Arbeitsleistung gezahlte
Arbeitslohn.

(2) Der Arbeitnehmer ist Schuldner der Lohn-
steuer. Die Lohnsteuer entsteht in dem Zeitpunkt,
in dem der Arbeitslohn dem Arbeitnehmer zufließt.

(3) Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer für Rech-
nung des Arbeitnehmers bei jeder Lohnzahlung vom
Arbeitslohn einzubehalten. Bei juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts hat die öffentliche
Kasse, die den Arbeitslohn zahlt, die Pflichten des
Arbeitgebers.
(4)Wenn der vom Arbeitgeber geschuldeteBar-

lohn zur Deckung der Lohnsteuer nicht ausreicht,
hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber den Fehl-
betrag zur Verfügung zu stellen oder der Arbeit-
geber einen entsprechenden Teil der anderen Bezüge
des Arbeitnehmers zurückzubehalten.Soweit der
Arbeitnehmer seiner Verpflichtung nicht nach-
kommt und der Arbeitgeber den Fehlbetrag nicht
durch Zurückbehaltung von anderen Bezügen des
Arbeitnehmers aufbringen kann, hat der Arbeitgeber
dies dem Betriebstättenfinanzamt ($ 41a Abs. 1
Nr. 1) anzuzeigen. Das Finanzamt hat die zuwenig
erhobene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzu-
fordern.

838 a
Höhe der Lohnsteuer

(1) Die Jahreslohnsteuer bemißt sich nach dem
Arbeitslohn, den der Arbeitnehmer im Kalenderjahr
bezieht (Jahresarbeitslohn).Laufender Arbeitslohn
gilt in dem Kalenderjahr als bezogen, in dem der
Lohnzahlungszeitraum endet; in den Fällen des
$ 39b Abs. 5 Satz 1 tritt der Lohnabrechnungszeit-
raum an die Stelle des Lohnzahlungszeitraums. Ar-
beitslohn, der nicht als laufender Arbeitslohn ge-
zahlt wird (sonstige Bezüge), wird in dem Kalender-
jahr bezogen, in dem er dem Arbeitnehmer zufließt.
(2) Die Jahreslohnsteuerwird nach dem Jahres-

arbeitslohn so bemessen, daß sie der Einkommen-
steuer entspricht, die der Arbeitnehmer schuldet,
wenn er ausschließlich Einkünfte aus nichtselbstän-
diger Arbeit erzielt.
(3) Vom laufenden Arbeitslohn wird die Lohn-

steuer jeweils mit dem auf den Lohnzahlungszeit-
raum fallenden Teilbetrag der Jahreslohnsteuer er-
hoben, die sich bei Umrechnung des laufenden Ar-
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beitslohns auf einen Jahresarbeitslohn ergibt. Von
sonstigen Bezügen wird die Lohnsteuer mit dem Be-
trag erhoben, der zusammen mit der Lohnsteuer für
den laufenden Arbeitslohn des Kalenderjahrs und
für etwa im Kalenderjahr bereits gezahlte sonstige
Bezüge die voraussichtliche Jahreslohnsteuer er-
gibt.

(4) Bei der Ermittlung der Lohnsteuer werden die
Besteuerungsgrundlagen des Einzelfalls durch die
Einreihung der Arbeitnehmer in Steuerklassen
($ 38b), Aufstellung von entsprechenden Lohn-
steuertabellen ($ 38c) und Ausstellung von entspre-
chendenLohnsteuerkarten($39)sowie Feststellung
von Freibeträgen ($ 39 a) berücksichtigt.

$ 38h
Lohnsteuerklassen

Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs wer-
den unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Ar-
beitnehmer in Steuerklassen eingereiht. Dabei gilt
folgendes:
1. In die Steuerklasse I gehören Arbeitnehmer, die

a) ledig sind,
b) verheiratet, verwitwet oder geschieden sind

und bei denen die Voraussetzungen für die
Steuerklasse Ill oder IV nicht erfüllt sind;

2. in die Steuerklasse II gehören die unter Num-
mer 1 bezeichneten Arbeitnehmer,
a) wenn sie vor Beginn des Kalenderjahrs das

49.Lebensjahr vollendet haben oder
b) wenn sie mindestens ein Kind ($ 32 Abs. 4

bis 7) haben;
3. in die Steuerklasse III gehören Arbeitnehmer,

a) die verheiratet sind, wenn beide Ehegatten
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind
und nicht dauernd getrennt leben und
aa) der Ehegatte des Arbeitnehmers keinen

Arbeitslohn bezieht oder
bb) der Ehegatte des Arbeitnehmers auf An-

trag beider Ehegatten in die Steuerklasse
V eingereiht wird,

b) die verwitwet sind, wenn sie und ihr verstor-
bener Ehegatte im Zeitpunkt seines Todes un-
beschränkt einkommensteuerpflichtig waren
und in diesem Zeitpunkt nicht dauernd ge-
trennt gelebt haben, für das Kalenderjahr, das
dem Kalenderjahr folgt, in dem der Ehegatte
verstorben ist,

c) deren Ehe aufgelöst worden ist, wenn
aa) im Kalenderjahr der Auflösung der Ehe

beide Ehegatten unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtig waren und nicht dau-
ernd getrennt gelebt haben und
der andere Ehegatte wieder geheiratet
hat, von seinem neuen Ehegatten nicht
dauernd getrennt lebt und er und sein
neuer Ehegatte unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtig sind,

für das Kalenderjahr, in dem die Ehe aufge-
löst worden ist;

4. in die Steuerklasse IV gehören Arbeitnehmer, die
verheiratet sind, wenn beide Ehegatten unbe-

bb)
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schränkt einkommensteuerpflichtig sind und
nicht dauernd getrennt leben und der Ehegatte
des Arbeitnehmers ebenfalls Arbeitslohn bezieht;

5. in die Steuerklasse V gehören die unter Num-
mer 4 bezeichneten Arbeitnehmer, wenn der Ehe-
gatte des Arbeitnehmers auf Antrag beider Ehe-
gatten in die Steuerklasse Ill eingereiht wird;

6. die Steuerklasse VI gilt bei Arbeitnehmern, die
nebeneinander von mehreren Arbeitgebern Ar-
beitslohn beziehen, für die Einbehaltung der
Lohnsteuer vom Arbeitslohn aus dem zweiten
und weiteren Dienstverhältnis.

$ 38c
Lohnsteuertabellen

(1) Der Bundesminister der Finanzen hat auf der
Grundlage der diesem Gesetz beigefügten Anlagen
1 und 2 (Einkommensteuertabellen)*) eine Jahres-
lohnsteuertabelle für Jahresarbeitslöhne bis zu
120000 Deutsche Mark aufzustellen und bekanntzu-
machen. In der Jahreslohnsteuertabelle sind die für
die einzelnen Steuerklassen in Betracht kommenden
Jahreslohnsteuerbeträge auszuweisen. Die Jahres-
lohnsteuerbeträge sind für die Steuerklassen I, II
und IV aus der Anlage 1, für die Steuerklasse III
aus der Anlage 2 abzuleiten. Die Jahreslohnsteuer-
beträge für die Steuerklassen V und VI sind aus
einer für diesen Zweck zusätzlich aufzustellenden
Einkommensteuertabelle abzuleiten; in dieser Ta-
belle ist für die nach $ 32 a Abs. 2 abgerundeten Be-
träge des zu versteuernden Einkommens jeweils die
Einkommensteuer auszuweisen, die sich aus dem
Unterschiedsbetrag zwischen der Einkommensteuer
für das Zweieinhalbfache und der Einkommensteuer
für das Eineinhalbfache des abgerundeten zu ver-
steuernden Einkommens nach der Anlage 2 ergibt;
die auszuweisendeEinkommensteuerbeträgtjedoch
mindestens 22 vom Hundert des abgerundeten zu
versteuernden Einkommens. Die in den Einkom-
mensteuertabellen ausgewiesenen Beträge des zu
versteuernden Einkommens sind in einen Jahres-
arbeitslohn umzurechnen durch Hinzurechnung
1. des Arbeitnehmer-Freibetrags($ 19 Abs. 4) für

die Steuerklassen Ibis V,
2. des Werbungskosten-Pauschbetrags ($ 9a Nr.1)

für die Steuerklassen I bis V,
3. des Sonderausgaben-Pauschbetrags ($ 10c Abs. 1)

von 240 Deutsche Mark für die Steuerklassen I],
II und IV und von 480 Deutsche Mark für die
Steuerklasse III,

4. der Vorsorgepauschale ($ 10c Abs. 3)
a) für die Steuerklassen I und II in Höhe des

8 10c Abs. 3 Satz 2,
b) für die Steuerklasse IH in Höhe des $ 10c

Abs. 4 Nr. 1,
c) für die Steuerklasse IV in Höhe des $ 10c

Abs. 3 Satz2 mit der Abweichung,daß an die
Stelle der Beträge von 600 und 300 Deutsche
Mark des $ 10c Abs. 3 Nr. 1 und 2 die Beträge
von 300und 150Deutsche Mark treten,

* Die für den Veranlagungszeitraum 1977anzuwendenden, auf $ 32a
EStG 1975 beruhenden Tabellen sind im Bundesgesetzblatt 1974
Teil I S. 2229 ff, die ab dem Veranlagungszeitraum 1978 anzu-
wendenden Tabellen sind im Bundesgesetzblatt 1977Teil I S. 1968ff.
abgedruckt.
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d) für die Steuerklasse V in folgender Höhe ?):
neun vom Hundert des Jahresarbeitslohns, so-
weit dieser den Unterschiedsbetrag zwischen
46700 Deutsche Mark und dem Jahresbetrag
der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetz-
lichen Rentenversicherung der Angestellten
nicht übersteigt; $ 10c Abs. 3 Satz 3 ist anzu-
wenden,

5. des Haushaltsfreibetrags ($ 32 Abs. 3) für die
Steuerklasse II,

6. des allgemeinen Tariffreibetrags ($ 32 Abs. 8)
von 510 Deutsche Mark für die Steuerklassen I,
tE und IV und von 1020 Deutsche Mark für die
Steuerklasse III,

7. eines Rundungsbelragsvon 24 DeutscheMark
für die Steuerklasse VI.

Der Jahreslohnsteuertabelle ist eine dieser Vor-
schrift entsprechende Anleitung zur Ermittlung der
Lohnsteuer für die 120000 Deutsche Mark überstei-
genden Jahresarbeitslöhne anzufügen.

(2) Der Bundesminister der Finanzen hat aus der
Jahreslohnsteuertabelle eine Monatslohnsteuer-
tabelle für Arbeitslöhne bis zu 10000 Deutsche
Mark, eine Wochenlohnsteuertabelle für Wochen-
arbeitslöhne bis zu 1400 Deutsche Mark und eine
Tageslohnsteuertabelle für Tagesarbeitslöhne bis zu
200 Deutsche Mark abzuleiten und bekanntzu-
machen. Dabei sind die Anfangsbeträge der Arbeits-
lohnstufen und die Lohnsteuerbeträge für die Mo-
natslohnsteuertabelle mit einem Zwöftel, für die
Wochenlohnsteuertabelle mit 7/360 und für die
Tageslohnsteuertabelle mit 1/360 der Jahresbeträge
anzusetzen. Bei der Berechnung der Arbeitslohn-
stufen und der Lohnsteuerbeträge für die Wochen-
und Tageslohnsteuertabellen bleiben Bruchteile
eines Pfennigs außer Ansatz. Bei der Berechnung
der Lohnsteuerbeträge für die Monatslohnsteuer-
tabelle sind die Lohnsteuerbeträge auf den nächsten
durch 10 teilbaren Pfennigbetrag abzurunden. Ab-
satz 1 letzter Satz ist sinngemäß anzuwenden.

8 39
Lohnsteuerkarte

(1) Die Gemeinden haben den unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtigen Arbeitnehmern für jedes
Kalenderjahr unentgeltlich eine Lohnsteuerkarte
nach amtlich vorgeschriebenem Muster auszustel-
len und zu übermitteln. Steht ein Arbeitnehmer
nebeneinander bei mehreren Arbeitgebern in einem
Dienstverhältnis, so hat die Gemeinde eine entspre-
chende Anzahl Lohnsteuerkarten unentgeltlich aus-
zustellen und zu übermitteln. Wenn eine Lohn-
steuerkarte verlorengegangen, unbrauchbar gewor-
den oder zerstört worden ist, hat die Gemeinde eine
Ersatz-Lohnsteuerkarte auszustellen. Hierfür kann
die ausstellende Gemeinde von dem Arbeitnehmer
eine Gebühr bis 3 Deutsche Mark erheben; das Ver-
waltungskostengesetz ist anzuwenden.
#4)Für den Veranlagungszeitraun 1977gilt $ 38c Abs. 1 Nr. 4 Buch-

stabe d in der folgenden Fassung:
d) für die Steuerklasse V in folgender Höhe: acht vom Hundert

des Jahresarbeitslohns, soweit dieser den Unterschiedsbetrag
zwischen 45000 Deutsche Mark und dem Jahresbetrag der Bei-
tragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung
der Angestellten nicht übersteigt; $ 10c Abs. 3 Satz 3 ist an-
zuwenden,

(2) Für die Ausstellung der Lohnsteuerkarte ist
die Gemeinde örtlich zuständig, in deren Bezirk der
Arbeitnehmer am 20. September des dem Kalender-

den Jahrs oder erstmals nach diesem Stichtag seine
Hauptwohnung oder in Ermangelung einer Woh-
nung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Bei
verheirateten Arbeitnehmern gilt als Hauptwoh-
nung die Hauptwohnung der Familie oder in Erman-
gelung einer Familienwohnung die Hauptwohnung
des älterenEhegatten,wenn beide Ehegattenunbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht
dauernd getrennt leben.
(3) Die Gemeinde hat auf der Lohnsteuerkarte ins-

besondere jeweils in Buchstaben den Familienstand,
die Steuerklasse ($ 38b) und die Zahl der Kinder
des Steuerpflichtigen, die das 18.Lebensjahr noch
nicht vollendet haben ($ 32 Abs. 4 und 5), einzutra-
gen. Für die Eintragungen sind die Verhältnisse zu
Beginn des Kalenderjahrs maßgebend, für das die
Lohnsteuerkarte gilt. Hat der Arbeitnehmer Kinder,
die zu Beginn des Kalenderjahrs das 18.Lebensjahr
vollendet haben ($ 32 Abs. 6 und 7), so wird die auf
der Lohnsteuerkarte eingetragene Steuerklasse und
Zahl der Kinder vom Finanzamt auf Antrag geändert.
Die Eintragung des Familienstands, der Steuer-
klasse und der Zahl der Kinder ist die gesonderte
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen im Sinne
des $ 179 Abs. 1 der Abgabenordnung, die unter
dem Vorbehalt der Nachprüfung steht. Der Eintra-
gung braucht eine Belehrung über den zulässigen
Rechtsbehelf nicht beigefügt zu werden.
(4) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die Eintra-

gung der Steuerklasse, des Familienstandes und der
Zahl der Kinder auf der Lohnsteuerkarte umgehend
ändern zu lassen, wenn die Eintragung auf der
Lohnsteuerkarte von den Verhältnissen zu Beginn
des Kalenderjahrs zugunsten des Arbeitnehmers ab-
weicht. Die Änderung von Eintragungen im Sinne
desAbsatzes3 Satz 1 ist bei der Gemeinde,die Än-
derung von Eintragungen im Sinne des Absatzes 3
Satz 3 beim Finanzamt zu beantragen. Kommt der
Arbeitnehmer seiner Verpflichtung nicht nach, so
hat die Gemeinde oder das Finanzamt die Eintra-
gung von Amts wegen zu ändern; der Arbeitnehmer
hat die Lohnsteuerkarte der Gemeinde oder dem Fi-
nanzamt auf Verlangen vorzulegen. Unterbleibt die
Änderung der Eintragung, hat das Finanzamt zu-
wenig erhobene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer
nachzufordern, wenn diese 20 Deutsche Mark über-
steigt; hierzu hat die Gemeinde dem Finanzamt die
Fälle mitzuteilen, in denen eine von ihr vorzuneh-
mende Änderung unterblieben ist.

(5) Treten bei einem Arbeitnehmer im Laufe des
Kalenderjahrs, für das die Lohnsteuerkarte gilt, die
Voraussetzungen für eine ihm günstigere Steuer-
klasse oder Zahl der Kinder ein, so kann der Arbeit-
nehmer bis zum 30.November bei der Gemeinde, in
den Fällen des $ 32 Abs. 6 und 7 beim Finanzamt
die Änderung der Eintragung beantragen. Die Än-
derung ist mit Wirkung von dem Tage an vorzuneh-
men, an dem erstmals die Voraussetzungen für die
Änderung vorlagen. Ehegatten, die beide in einem
Dienstverhältnis stehen, können im Laufe des Ka-
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lenderjahrs einmal, spätestens bis zum 30. Novem-
ber, bei der Gemeinde beantragen, die auf ihren
Lohnsteuerkarten eingetragenen Steuerklassen in
andere nach $ 38b Nr. 3 bis 5 in Betracht kommende
Steuerklassen zu ändern. Die Gemeinde hat die
Anderung mit Wirkung vom Beginn des auf die An-
tragstellung folgenden Kalendermonats an vorzu-
nehmen.

(6) Die Gemeinden sind insoweit, als sie Lohn-
steuerkarten auszustellen, Eintragungen auf den
Lohnsteuerkarten vorzunehmen und zu ändern
haben, örtliche Landesfinanzbehörden. Sie sind in-
soweit verpflichtet, den Anweisungen des örtlich
zuständigen Finanzamts nachzukommen. Das Fi-
nanzamt kann erforderlichenfalls Verwaltungsakte,
für die eine Gemeinde sachlich zuständig ist, selbst
erlassen. Der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber oder
andere Personen dürfen die Eintragung auf der Lohn-
steuerkarte nicht ändern oder ergänzen.

8 39a
Freibetrag beim Lohnsteuerabzug

(1) Auf der Lohnsteuerkarte wird als vom Ar-
beitslohn abzuziehender Freibetrag die Summe der
folgenden Beträge eingetragen:
1. der Altersfreibetrag ($ 32 Abs. 2),
2. die Pauschbeträge für Körperbehinderte und Hin-

terbliebene ($ 33b),
3. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus

nichtselbständiger Arbeit anfallen, soweit sie den
Werbungskosten-Pauschbetrag ($ 9a Nr. 1) über-
steigen,

4. Sonderausgaben im Sinne des $ 10 Abs. 1 Nr. 1,
4 bis 7 und des $ 10b, soweit sie den Sonder-
ausgaben-Pauschbetrag von 240 Deutsche Mark
übersteigen,

5. der Betrag, der nach den $$ 33 und 33a wegen
außergewöhnlicher Belastungen zu gewähren ist,

6. der Betrag der negativen Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung, der sich bei Inanspruch-
nahme der erhöhten Absetzungen nach $ 7b oder
$ 54 oder nach $ 14a oder $ 15 des Berlinförde-
rungsgesetzes voraussichtlich ergeben wird.
(2) Die Gemeindehat den Altersfreibetrag und

nach Anweisung des Finanzamts die Pauschbeträge
für Körperbehinderteund Hinterbliebene bei der
Ausstellung der Lohnsteuerkarten in einer Summe
von Amts wegen einzutragen; dabei ist der Freibe-
trag durch Aufteilung in Monatsfreibeträge, erfor-
derlichenfalls Wochen- und Tagesfreibeträge,
jeweils auf das Kalenderjahr gleichmäßig zu vertei-
len. Der Arbeitnehmer kann beim Finanzamt die
Eintragung des nach Absatz 1 insgesamt in Betracht
kommenden Freibetrags beantragen. Der Antrag
kann nur nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck
bis zum 30. November des Kalenderjahrs gestellt
werden, für das die Lohnsteuerkarte gilt. Der An-
trag ist hinsichtlich eines Freibetrags aus der
Summeder nach Absatz 1 Nr. 3 bis 5 in Betracht
kommenden Aufwendungen und Beträge unzulässig,
wenn die Aufwendungen im Sinne des $ 9, des $ 10
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Abs. 1 Nr. 1, 4 bis 7, der $$ 10b und 33 sowie die
abziehbaren Beträge nach $ 33a insgesamt 1800
Deutsche Mark nicht übersteigen. Das Finanzamt
hat den Freibetrag durch Aufteilung in Monatsfrei-
beträge, erforderlichenfalls Wochen- und Tagesfrei-
beträge, jeweils auf die der Antragstellung folgenden
Monate des Kalenderjahrs gleichmäßig zu verteilen.
Abweichend hiervon darf ein Freibetrag, der im
Monat Januar eines Kalenderjahrs beantragt wird,
mit Wirkung vom 1. Januar dieses Kalenderjahrs an
eingetragen werden.

(3) Für Ehegatten, die beide unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt
leben, ist jeweils die Summe der nach Absatz 1
Nr.1, 2, 4 bis 6 in Betracht kommenden Beträge
gemeinsam zu ermitteln; in den Fällen des Absat-
zes1i Nr. 4 tritt an die Stelle des Sonderausgaben-
Pauschbetrags von 240 Deutsche Mark der Sonder-
ausgaben-Pauschbetrag von 480Deutsche Mark. Für
die Anwendung des Absatzes 2 Satz 4 ist die Summe
der für beide Ehegatten in Betracht kommenden
Aufwendungen im Sinne des $ 9, des $ 10 Abs. 1
Nr. 1, 4 bis 7, der $$ 10b und 33 sowie der abziehba-
ren Beträge nach $ 33a maßgebend. Die nach Satz 1
ermittelte Summe ist je zur Hälfte auf die Ehegatten
aufzuteilen, wenn für jeden Ehegatten eine Lohn-
steuerkarte ausgeschrieben worden ist und die Ehe-
gatten keine andere Aufteilüng beantragen. Für
einen Arbeitnehmer, dessen Ehe in dem Kalender-
jahr, für das die Lohnsteuerkarte gilt, aufgelöst wor-
den ist und dessenbisherigerEhegattein demselben
Kalenderjahr wieder geheiratet hat, sind die nach
Absatz 1 in Betracht kommenden Beträge aus-
schließlich auf Grund der in seiner Person erfüllten
Voraussetzungen zu ermitteln.

(4) Die Eintragung eines Freibetrags auf der Lohn-
steuerkarte ist die gesonderte Feststellung einer
Besteuerungsgrundlage im Sinne des $ 179 Abs. 1
der Abgabenordnung, die unter dem Vorbehalt der
Nachprüfung steht. Der Eintragung braucht eine
Belehrung über den zulässigen Rechtsbehelf nicht
beigefügt zu werden. Ein mit einer Belehrung über
den zulässigen Rechtsbehelf versehener schriftlicher
Bescheid ist jedoch zu erteilen, wenn dem Antrag
des Arbeitnehmers nicht in vollem Umfang entspro-
chen wird.

(5) Der Arbeitnehmer ist abweichend von 8 153
Abs. 2 der Abgabenordnung verpflichtet, unverzüg-
lich die Änderung eines auf seiner Lohnsteuerkarte
eingetragenen Freibetrags zu beantragen, wenn bei
dessen Ermittlung
1. Aufwendungen für die Benutzung eines eigenen

Kraftfahrzeugs zu Fahrten zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte ($ 9 Abs. 1Nr. 4),

2. Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsfüh-
rung ($9 Abs. 1Nr. 5),

3. Unterhaltsaufwendungen ($ 33a Abs. 1 und 2)
oder

4. Aufwendungen für eine Hausgehilfin oder für
vergleichbare Dienstleistungen ($ 33 a Abs. 3)

berücksichtigt worden sind und die Verhältnisse
sich im Laufe des Kalenderjahrs derart ändern, daß
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die Aufwendungen um mindestens 400 Deutsche
Mark geringer sein werden. $ 153Abs. 1 der Abga-
benordnung bleibt unberührt.

(6) Ist in den Fällen des Absatzes 5 zu wenig
Lohnsteuer erhoben worden, so hat das Finanzamt
den Fehlbetrag vom Arbeitnehmer nachzufordern,
wenn er 20Deutsche Mark übersteigt.

839 b
Durchführung des Lohnsteuerabzugs

für unbeschränkt einkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer

(1) Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs
hat der unbeschränkt einkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber vor Beginn des
Kalenderjahrs oder beim Eintritt in das Dienstver-
hältnis eine Lohnsteuerkarte vorzulegen. Der Ar-
beitgeber hat die Lohnsteuerkarte während des
Dienstverhältnissesaufzubewahren.Er hat sie dem
Arbeitnehmer während des Kalenderjahrs zur Vor-
lage beim Finanzamt oder bei der Gemeinde vor-
übergehend zu überlassen sowie innerhalb angemes-
sener Frist nach Beendigung des Dienstverhältnisses
herauszugeben. Der Arbeitgeber darf die auf der
Lohnsteuerkarte eingetragenen Merkmale nur für
die Einbehaltung der Lohnsteuer verwerten; er darf
sie ohne Zustimmung des Arbeitnehmers nur offen-
baren, soweit dies gesetzlich zugelassen ist.

(2) Für die Einbehaltung der Lohnsteuer vom lau-
fenden Arbeitslohn hat der Arbeitgeber die Höhe
des laufendenArbeitslohns und den Lohnzahlungs-
zeitraum festzustellen. Vom Arbeitslohn sind der
auf den Lohnzahlungszeitraum entfallende Anteil
des Versorgungs-Freibetrags ($ 19 Abs. 2), der
Weihnachts-Freibetrag ($ 19Abs. 3) und der auf den
Lohnzahlungszeitraum entfallende Anteil des Alters-
entlastungsbetrags ($ 24a) abzuziehen, wenn die
Voraussetzungen für den Abzug dieser Beträge
jeweils erfüllt sind. Außerdem hat der Arbeitgeber
einen etwaigen Freibetrag nach Maßgabe der Ein-
tragungen auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitneh-
mers vom Arbeitslohn abzuziehen. Für den so
gekürzten Arbeitslohn ist die Lohnsteuer aus der für
den LohnzahlungszeitraumgeltendenLohnsteuerta-
belle oder nach der der Lohnsteuertabelle angefüg-
ten Anleitung zu ermitteln. Dabei ist die auf der
Lohnsteuerkarte eingetragene Steuerklasse und
Zahl der Kinder maßgebend. Die sich danach erge-
bende Lohnsteuer ist vom Arbeitslohn einzubehal-
ten. Die Oberfinanzdirektion kann allgemein oder
auf Antrag des Arbeitgebers ein Verfahren zulassen,
durch das die Lohnsteuer unter den Voraussetzun-
gen des $ 42b Abs. 1 nach dem voraussichtlichen
Jahresarbeitslohn ermittelt wird, wenn gewährlei-
stet ist, daß die zutreffende Jahreslohnsteuer ($ 38a
Abs. 2) nicht unterschritten wird.

'
(3) Für die Einbehaltung der Lohnsteuer von

einem sonstigen Bezug hat der Arbeitgeber den vor-
aussichtlichen Jahresarbeitslohn ohne den sonstigen
Bezug festzustellen. Von dem voraussichtlichen Jah-
resarbeitslohn sind der Versorgungs-Freibetrag
($ 19 Abs. 2), der Weihnachts-Freibetrag ($ 19
Abs.3) und der Altersentlastungsbetrag ($ 24a),

wenn die Voraussetzungenfür den Abzug dieser
Beträge jeweils erfüllt sind, sowie ein etwaiger Jah-
resfreibetrag nach Maßgabe der Eintragungen auf
der Lohnsteuerkarte abzuziehen. Für den so gekürz-
ten Jahresarbeitslohn (maßgebender Jahresarbeits-
lohn) ist die Lohnsteuer aus der Jahreslohnsteuerta-
belle oder der der Jahreslohnsteuertabelle angefüg-
ten Anleitung zu ermitteln. Dabei ist die auf der
LohnsteuerkarteeingetrageneSteuerklasseundZahl
der Kinder maßgebend. Außerdem ist die Jahreslohn-
steuer für den maßgebenden Jahresarbeitslohn unter
Einbeziehung des sonstigen Bezugs zu ermitteln.
Dabei ist der sonstige Bezug um den Versorgungs-
Freibetrag, den Weihnachts-Freibetrag und den
Altersentlastungsbetrag zu kürzen, wenn die Vor-
aussetzungen für den Abzug dieser Beträge jeweils
erfüllt sind und soweit sie nicht bei der Feststellung
des maßgebenden Jahresarbeitslohns berücksichtigt
worden sind. Der Unterschiedsbetrag zwischen den
ermittelten Jahreslohnsteuerbeträgen ist die Lohn-
steuer, die von dem sonstigen Bezug einzubehalten
ist. Im übrigen gilt folgendes:

1. Ein sonstiger Bezug ist als laufender Arbeitslohn
zu behandeln, wenn er 300 Deutsche Mark nicht
übersteigt.

2. Das Betriebstättenfinanzamt ($ 41a Abs. 1 Nr. 1)
kann auf Antrag des Arbeitgebers zulassen, daß
die Lohnsteuer von einem sonstigen Bezug mit
einem Steuersatz von 20 vom Hundert einbehal-
ten wird, wenn der maßgebende Jahresarbeits-
lohn einschließlich des sonstigen Bezugs
a) bei Arbeitnehmern in den Steuerklassen I, 1

und IV 17000Deutsche Mark,
b) bei Arbeitnehmern in der Steuerklasse III

34 000 Deutsche Mark,
c) bei Arbeitnehmern in den Steuerklassen V

und VI 14000Deutsche Mark
nicht übersteigt.

Ein sonstiger Bezug im Sinne des $ 34 Abs. 3 Satz 1
ist bei Anwendung des Satzes 5 oder der Nummer 2
zur Hälfte anzusetzen, wenn er zwei Kalenderjahre
betrifft; er ist mit einem Drittel anzusetzen, wenn er
mehr als zwei Kalenderjahre betrifft. Die auf die
Hälfte des Bezugs entfallende Lohnsteuer ist mit
demdoppeltenBetrag,die auf ein Drittel desBezugs
entfallende Lohnsteuer ist mit dem dreifachen
Betrag einzubehalten.

(4) Für Lohnzahlungszeiträume, für die Lohnsteu-
ertabellen nicht aufgestellt sind, ergibt sich die
Lohnsteuer aus den mit der Zahl der Kalendertage
oder Wochen dieser Zeiträume vervielfachten
Beträgen der Lohnsteuertagestabelle oder Lohnsteu-
erwochentabelle.
(5) Wenn der Arbeitgeber für den Lohnzahlungs-

zeitraum lediglich Abschlagszahlungen leistet und
eine Lohnabrechnung für einen längeren Zeitraum
(Lohnabrechnungszeitraum) vornimmt, kann er den
Lohnabrechnungszeitraum als Lohnzahlungszeit-
raum behandeln und die Lohnsteuer abweichend
von $ 38 Abs. 3 bei der Lohnabrechnung einbehal-
ten. Satz 1 gilt nicht, wenn der Lohnabrechnungs-
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zeitraum fünf Wochen übersteigt oder die Lohnab-
rechnung nicht innerhalb von drei Wochen nachdes-
sen Ablauf erfolgt. Das Betriebstättenfinanzamt
kann anordnen, daß die Lohnsteuer von den
Abschlagszahlungen einzubehalten ist, wenn die
Erhebung der Lohnsteuer sonst nicht gesichert
erscheint. Wenn wegen einer besonderen Entloh-
nungsart weder ein Lohnzahlungszeitraum noch ein
Lohnabrechnungszeitraum festgestellt werden kann,
gilt als Lohnzahlungszeitraum die Summe der tat-
sächlichen Arbeitstage oder Arbeitswochen.

(6) Ist nach einem Abkommen zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung der von einem inländischen
Arbeitgeber gezahlte Arbeitslohn von der Lohn-
steuer freizustellen, so erteilt das Betriebstättenfi-
nanzamt auf Antrag des Arbeitnehmers oder des
Arbeitgebers eine entsprechende Bescheinigung.
Der Arbeitgeber hat diese Bescheinigung als Beleg
zum Lohnkonto ($ 41 Abs. 1) aufzubewahren.

839c
Durchführung des Lohnsteuerabzugs

ohne Lohnsteuerkarte
(1) Solange der unbeschränkt einkommensteuer-

pflichtige Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine Lohn-
steuerkarte schuldhaft nicht vorlegt oder die Rück-
gabe der ihm ausgehändigten Lohnsteuerkarte
schuldhaft verzögert, hat der Arbeitgeber die Lohn-
steuer nach der Steuerklasse VI zu ermitteln. Weist
der Arbeitnehmer nach, daß er die Nichtvorlage
oder verzögerte Rückgabe der Lohnsteuerkarte
nicht zu vertreten hat, so hat der Arbeitgeber für die
Lohnsteuerberechnung die ihm bekannten Familien-
verhältnisse des Arbeitnehmers zugrunde zu legen.

(2) Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer von dem
Arbeitslohn für den Monat Januar eines Kalender-
jahrs abweichend von Absatz 1 auf Grund der Ein-
tragungen auf der Lohnsteuerkarte für das vorher-
gehende Kalenderjahr ermitteln, wenn der Arbeit-
nehmer eine Lohnsteuerkarte für das neue Kalender-
jahr bis zur Lohnabrechnung nicht vorgelegt hat.
Nach Vorlage der Lohnsteuerkarte ist die Lohnsteu-
erermittlung für den Monat Januar zu überprüfen
und erforderlichenfalls zu ändern. Legt der Arbeit-
nehmer bis zum 31.März keine Lohnsteuerkarte vor,
ist nachträglich Absatz 1 anzuwenden. Die zuwenig
oder zuviel einbehaltene Lohnsteuer ist jeweils bei
der nächsten Lohnabrechnung auszugleichen.

(3) Für Arbeitnehmer, die nach $ 1 Abs. 2 unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig sind, hat der
Arbeitgeber die Lohnsteuer unabhängig von einer
Lohnsteuerkarte zu ermitteln, Dabei sind die Steuer-
klasse und Zahl der Kinder maßgebend, die nach
$ 39 Abs. 3 bis 5 auf einer Lohnsteuerkarte des
Arbeitnehmers einzutragen wären. Auf Antrag des
Arbeitnehmers erteilt das Betriebstättenfinanzamt
($ 4la Abs. 1 Nr.1) über die maßgebende Steuer-
klasse und Zahl der Kinder und einen etwa in Be-
tracht kommenden Freibetrag ($ 39a) eine Beschei-
nigung, für die die Vorschriften über die Eintragun-
gen auf der Lohnsteuerkarte sinngemäß anzuwenden
sind.
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839d
Durchführung des Lohnsteuerabzugs

für beschränkt einkommensteuerpilichtige
Arbeitnehmer

(1) Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs
werden beschränkt einkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer in die Steuerklasse I oder II einge-
reiht. Arbeitnehmer, die unverheiratet sind, gehören
in die Steuerklasse I oder, wenn sie die Vorausset-
zungen des $ 38b Nr. 2 erfüllen, in die Steuerklasse
II, verheiratete Arbeitnehmer gehören in die Steuer-
klasse II; $ 38b Nr. 6 ist anzuwenden. Das Betrieb-
stättenfinanzamt ($ 4la Abs.1 Nr.1) erteilt auf
Antrag des Arbeitnehmers über die maßgebende
Steuerklasse und Zahl der Kinder eine Bescheini-
gung, für die die Vorschriften über die Eintragungen
auf der Lohnsteuerkarte mit der Maßgabe sinnge-
mäß anzuwendensind, daß der Arbeitnehmereine
Änderung der Bescheinigungbis zum Ablauf des
Kalenderjahrs, für das sie gilt, beim Finanzamt
beantragen kann.

(2) In die nach Absatz 1 zu erteilende Bescheini-
gung trägt das Finanzamt auf Antrag des Arbeitneh-
mers als vom Arbeitslohn abzuziehenden Freibetrag
die Summe der folgenden Beträge ein:
1. den Altersfreibetrag ($ 32Abs. 2),
2. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus

nichtselbständiger Arbeit anfallen ($ 9), soweit
sie den Werbungskosten-Pauschbetrag ($ 9a
Nr. 1)übersteigen,

3. Sonderausgaben im Sinne des $ 10Abs. 1 Nr. 1, 4
bis 7 und des $ 10b, soweit sie den Sonderausga-
ben-Pauschbetrag von 240Deutsche Mark ($ 10c)
übersteigen.

Der Antrag kann nur nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck bis zum Ablauf des Kalenderjahrs
gestellt werden, für das die Bescheinigung gilt. Das
Finanzamt hat den Freibetrag durch Aufteilung in
Monatsfreibeträge, erforderlichenfalls Wochen- und
Tagesfreibeträge, jeweils auf die voraussichtliche
Dauer des Dienstverhältnisses im Kalenderjahr
gleichmäßig zu verteilen. $ 39a Abs. 4 bis 6 ist
sinngemäß anzuwenden,

(3) Der Arbeitnehmer hat die nach Absatz 1
erteilte Bescheinigung seinem Arbeitgeber vor
Beginn des Kalenderjahrs oder beim Eintritt in das
Dienstverhältnis vorzulegen. Der Arbeitgeber hat
die Bescheinigung aufzubewahren. $ 39b Abs. 1
Satz3 und 4 gilt sinngemäß. Der Arbeitgeber hat im
übrigen den Lohnsteuerabzug nach Maßgabe des
$ 39b Abs. 2 bis 6 und des $ 39c Abs. 1 und 2
durchzuführen; dabei tritt die nach Absatz 1 erteilte
Bescheinigung an die Stelle der Lohnsteuerkarte.

$40
Pauschalierung der Lohnsteuer

in besonderen Fällen
(1) Das Betriebstättenfinanzamt($ 41a Abs. 1

Nr.1) kann auf Antrag des Arbeitgebers zulassen,
daß die Lohnsteuer mit einem unter Berücksichti-
gung der Vorschriften des $ 38a zu ermittelnden
Pauschsteuersatz erhoben wird, soweit
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1. von dem Arbeitgeber sonstige Bezüge in einer
größeren Zahl von Fällen gewährt werden oder

2. in einer größeren Zahl von Fällen Lohnsteuer
nachzuerheben ist, weil der Arbeitgeber die
Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig einbehalten
hat.

Voraussetzung für die Pauschalierung der Lohn-
steuer ist, daß die Ermittlung der Lohnsteuernach
den $$ 39b bis 39 d schwierig ist oder einen unver-
hältnismäßigen Arbeitsaufwand erfordern würde.
Die Pauschalierung ist in den Fällen der Nummer 1
ausgeschlossen, soweit der Arbeitgeber einem
Arbeitnehmer sonstige Bezüge von mehr als 1000
Deutsche Mark im Kalenderjahr gewährt. Der Ar-
beitgeber hat dem Antrag eine Berechnung beizufü-
gen, aus der sich der durchschnittliche Steuersatz
unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Jah-
resarbeitslöhne und der durchschnittlichen Jahres-
lohnsteuer in jeder Steuerklasse für diejenigen Ar-
beitnehmer ergibt, denen die Bezüge gewährt wer-
den sollen oder gewährt worden sind.

(2) Abweichend von Absatz 1 kann das Betrieb-
stättenfinanzamtdie Erhebung der Lohnsteuermit
einem Pauschsteuersatz von 25 vom Hundert zulas-
sen, soweit der Arbeitgeber in einer größeren Zahl
von Fällen Arbeitslohn aus Anlaß von Betriebsver-
anstaltungen zahlt. Dasselbe gilt, soweit der Arbeit-
geber in einer größeren Zahl von Fällen Erholungs-
beihilfen gewährt, unter folgenden Voraussetzun-
gen:
1. Die Erholungsbeihilfe darf zusammen mit Erho-

lungsbeihilfen, die in demselben Kalenderjahr
früher gewährt worden sind, 300 Deutsche Mark
für den Arbeitnehmer, 200 Deutsche Mark für
dessen Ehegatten und 100 Deutsche Mark für
jedes Kind, das auf der Lohnsteuerkarte des
Arbeitnehmers eingetragen ist, nicht übersteigen.

2. Bei Erholungsbeihilfen, die in bar gezahlt werden,
muß der Arbeitgeber sicherstellen, daß die Beihil-
fen zu Erholungszwecken verwendet werden.
(3) Der Arbeitgeber hat die pauschale Lohnsteuer

zu übernehmen. Er ist Schuldner der pauschalen
Lohnsteuer. Der pauschal besteuerte Arbeitslohn
und die pauschale Lohnsteuer bleiben bei einer Ver-
anlagung zur Einkommensteuer und beim Lohn-
steuer-Jahresausgleich außer Ansatz. Die pauschale
Lohnsteuer ist weder auf die Einkommensteuer noch
auf die Jahreslohnsteuer anzurechnen.

840a
Pauschalierung der Lohnsteuer

für Teilzeitbeschäjftigte
(1) Der Arbeitgeber kann unter Verzicht auf die

Vorlage einer Lohnsteuerkarte bei Arbeitnehmern,
die nur kurzfristig oder in geringem Umfang und
gegen geringen Arbeitslohn beschäftigt werden, die
Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 10 vom
Hundert des Arbeitslohns erheben. Dabei gilt fol-
gendes:
1. Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn

der Arbeitnehmer bei dem Arbeitgeber gelegent-

lich, nicht regelmäßig wiederkehrend beschäftigt
wird, die Dauer der Beschäftigung 18 zusammen-
hängende Arbeitstage nicht übersteigt und
a) der Arbeitslohn während der Beschäftigungs-

dauer 42 Deutsche Mark durchschnittlich je
Arbeitstag nicht übersteigt oder

b) die Beschäftigung zu einem unvorhersehbaren
Zeitpunkt sofort erforderlich wird.

2. Eine Beschäftigung in geringem Umfang und
gegen geringen Arbeitslohn liegt vor, wenn der
Arbeitnehmer bei dem Arbeitgeber laufend be-
schäftigt wird, die Tätigkeit jedoch während der
Beschäftigungsdauer20Stundenund der Arbeits-
lohn 120 Deutsche Mark wöchentlich nicht über-
steigt.
(2) Abweichend von Absatz 1 kann der Arbeit-

geber unter Verzicht auf die Vorlage einer Lohn-
steuerkarte bei Aushilfskräften, die in Betrieben der
Land- und Forstwirtschaft im Sinne des $ 13 Abs. 1
Nr. 1 bis 4 ausschließlich mit typisch land- oder
forstwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt werden,
die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von
2 vom Hundert des Arbeitslohns erheben. Aushilfs-
kräfte im Sinne dieser Vorschrift sind Personen, die
von Fall zu Fall für eine im voraus bestimmte Arbeit
von vorübergehender Dauer in ein Dienstverhältnis
treten. Aushilfskräfte sind nicht Arbeitnehmer, die
zu den land- und forstwirtschaftlichen Fachkräften
gehören.
(3) Die Pauschalierungen nach den Absätzen 1

und 2 sind unzulässig bei Arbeitnehmern, deren
Arbeitslohn während der Beschäftigungsdauer
12 Deutsche Mark durchschnittlich je Arbeitsstunde
übersteigt. Das Betriebstättenfinanzamt kann außer-
dem die Pauschalierung der Lohnsteuer untersagen,
wenn die Pauschalsteuer offensichtlich von der nach
den $$ 39b bis 39 d insgesamt zu erhebenden Lohn-
steuerabweicht.
(4) Auf die Pauschalierungen nach den Absätzen

1und 2 ist $ 40 Abs. 3 anzuwenden.

$40b
Pauschalierung der Lohnsteuer bei bestimmten

Zukunitsicherungsleistungen
(1) Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer von den

Beiträgen für eine Direktversicherung des Arbeit-
nehmers und von den Zuwendungen an eine Pen-
sionskasse mit einem Pauschsteuersatz von 10 vom
Hundert der Beiträge und Zuwendungen erheben,
soweit diese nicht steuerfrei sind. Die pauschale Er-
hebung der Lohnsteuer von Beiträgen für eine
Direktversicherung ist nur zulässig, wenn die Versi-
cherung nicht auf den Erlebensfall eines früheren
als des60.Lebensjahrsabgeschlossenund eine vor-
zeitige Kündigung des Versicherungsvertrages
durch den Arbeitnehmer ausgeschlossen worden ist.

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit die zu besteuernden
Beiträge und Zuwendungen des Arbeitgebers für
den Arbeitnehmer 2400 Deutsche Mark im Kalen-
derjahr übersteigen oder nicht aus seinem ersten
Dienstverhältnis bezogen werden. Sind mehrere
Arbeitnehmer gemeinsam in einem Direktversiche-
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rungsvertrag oder in einer Pensionskasse versichert,
so gilt als Beitrag oder Zuwendung für den einzel-
nen Arbeitnehmer der Teilbetrag, der sich bei einer
Aufteilung der gesamten Beiträge oder der gesam-
ten Zuwendungen durch die Zahl der begünstigten
Arbeitnehmer ergibt, wenn dieser Teilbetrag 2400
Deutsche Mark nicht übersteigt; hierbei sind Arbeit-
nehmer, für die Beiträge und Zuwendungen von
mehr als 3600 Deutsche Mark im Kalenderjahr
geleistet werden, nicht einzubeziehen. Für Beiträge
und Zuwendungen, die der Arbeitgeber für den
Arbeitnehmer aus Anlaß der Beendigung des Dienst-
verhältnisses erbracht hat, vervielfältigt sich der
Betrag von 2400 Deutsche Mark mit der Anzahl der
Kalenderjahre, in denen das Dienstverhältnis des
Arbeitnehmers zu dem Arbeitgeber bestanden hat;
in diesem Falle ist Satz 2 nicht anzuwenden. Der
vervielfältigte Betrag vermindert sich um die nach
Absatz 1 pauschal besteuerten Beiträge und Zuwen-
dungen, die der Arbeitgeber in dem Kalenderjahr, in
dem das Dienstverhältnis beendet wird, und in den
sechs vorangegangenen Kalenderjahren erbracht
hat.

(3) $ 40 Abs. 3 ist anzuwenden. Die Anwendung
des $ 40 Abs. 1 Nr. 1 auf Bezüge im Sinne des
Absatzes 1 Satz 1 ist ausgeschlossen.

$Al
Aufzeichnungspflichten beim Lohnsteuerabzug
(1) Der Arbeitgeber hat am Ort der Betriebstätte

(Absatz 2) für jeden Arbeitnehmer und jedes Kalen-
derjahr ein Lohnkonto zu führen. In das Lohnkonto
sind die für den Lohnsteuerabzug erforderlichen
Merkmale aus der Lohnsteuerkarte oder aus einer
entsprechenden Bescheinigung zu übernehmen. Bei
jeder Lohnzahlung für das Kalenderjahr, für das das
Lohnkonto gilt, sind im Lohnkonto die Art und Höhe
des gezahlten Arbeitslohns einschließlich der steu-
erfreien Bezüge sowie die einbehaltene oder über-
nommene Lohnsteuer einzutragen; an die Stelle der
Lohnzahlung tritt in den Fällen des $ 39b Abs. 5
Satz 1 die Lohnabrechnung. Die Bundesregierung
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates vorzuschreiben,
welche Einzelangaben im Lohnkonto aufzuzeichnen
sind. Dabei können für Arbeitnehmer mit geringem
Arbeitslohn und für die Fälle der $$ 40 bis 40 b Auf-
zeichnungserleichterungen sowie für steuerfreie
Bezüge Aufzeichnungen außerhalb des Lohnkontos
zugelassen werden. Die Lohnkonten sind bis zum
Ablauf des sechsten Kalenderjahrs, das auf die zu-
letzt eingetragene Lohnzahlung folgt, aufzubewah-
ren.
(2) Betriebstätte ist der Betrieb oder Teil des Be-

triebs des Arbeitgebers, in dem der für die Durch-
führung des Lohnsteuerabzugs maßgebende Arbeits-
lohn ermittelt wird. Wird der maßgebende Arbeits-
lohn nicht in dem Betrieb oder einem Teil des Be-
triebs des Arbeitgebers oder nicht im Inland ermit-
telt, so gilt als Betriebstätte der Mittelpunkt der
geschäftlichen Leitung des Arbeitgebers im Inland.
Als Betriebstätte gilt auch der inländische Heimat-
hafen deutscher Handelsschiffe, wenn die Reederei
im Inland keine Niederlassung hat.
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$4la
Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer

(1) Der Arbeitgeber hat spätestens am zehnten
Tag nach Ablauf eines jeden Lohnsteuer-Anmel-
dungszeitraums
1. dem Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Betrieb-

stätte ($ 41 Abs. 2) befindet (Betriebstättenfinanz-
amt), eine Steuererklärung einzureichen, in der er
die Summe der im Lohnsteuer-Anmeldungszeit-
raum einzubehaltenden und zu übernehmenden
Lohnsteuer angibt (Lohnsteuer-Anmeldung),

2. die im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum insge-
samt einbehaltene und übernommene Lohnsteuer
an das Betriebstättenfinanzamt abzuführen.

Die Lohnsteuer-Anmeldung ist nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck abzugeben und vom Arbeit-
geber oder von einer zu seiner Vertretung berech-
tigten Person zu unterschreiben. Der Arbeitgeber
wird von der Verpflichtung zur Abgabe weiterer
Lohnsteuer-Anmeldungen befreit, wenn er Arbeit-
nehmer, für die nach $ 41 ein Lohnkonto zu führen
ist, nicht mehr beschäftigt und das dem Finanzamt
mitteilt.

(2) Lohnsteuer-Anmeldungszeitraumist grund-
sätzlich der Kalendermonat. Lohnsteuer-Anmel-
dungszeitraumist dasKalendervierteljahr,wenndie
abzuführende Lohnsteuer für das vorangegangene
Kalenderjahr mehr als 360 Deutsche Mark, aber
nicht mehr als 2400 Deutsche Mark betragen hat;

ist das Kalender-
jahr, wenn die abzuführende Lohnsteuer für das
vorangegangene Kalenderjahr nicht mehr als 360
DeutscheMark betragenhat. Hat die Betriebstätte
nicht während des ganzen vorangegangenen Kalen-
derjahrs bestanden, so ist die für das vorangegan-
gene Kalenderjahr abzuführende Lohnsteuer für die
Feststellung des Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums
auf einen Jahresbetrag umzurechnen. Wenn die
Betriebstätte im vorangegangenen Kalenderjahr
nochnichtbestandenhat, ist die aufeinen Jahresbe-
trag umgerechnete für den ersten vollen Kalender-
monat nach der Eröffnung der Betriebstätte abzufüh-
rende Lohnsteuer maßgebend.
(3) Die oberste Finanzbehördedes Landes kann

bestimmen,daß die Lohnsteuernicht dem Betrieb-
stättenfinanzamt, sondern einer anderen öffentli-
chen Kasseanzumeldenundandieseabzuführenist;
die Kasse erhält insoweit die Stellung einer Landes-
finanzbehörde.DasBetriebstättenfinanzamtoder die
zuständige andere öffentliche Kasse können anord-
nen, daß die Lohnsteuer abweichend von dem nach
Absatz 1maßgebenden Zeitpunkt anzumelden und
abzuführenist, wenn die Abführung der Lohnsteuer
nichtgesicherterscheint.

$4Alb
Abschluß des Lohnsteuerabzugs

(1) Bei Beendigung eines Dienstverhältnisses oder
am Ende des Kalenderjahrs hat der Arbeitgeber das
Lohnkonto des Arbeitnehmers abzuschließen. Der
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Arbeitgeber hat auf Grund der Eintragungen im
Lohnkonto auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitneh-
mers
1. die Dauer des Dienstverhältnisses während des

Kalenderjahrs, für das die Lohnsteuerkarte gilt,
2. die Art und Höhe des gezahlten Arbeitslohns,
3. die einbehaltene Lohnsteuer
zu bescheinigen (Lohnsteuerbescheinigung). Liegt
dem Arbeitgeber eine Lohnsteuerkarte des Arbeit-
nehmers nicht vor, hat er die Lohnsteuerbescheini-
gung nach einem entsprechenden amtlich vorge-
schriebenen Vordruck zu erteilen. Der Arbeitgeber
hat dem Arbeitnehmer die Lohnsteuerbescheinigung
auszuhändigen, wenn das Dienstverhältnis vor
Ablauf des Kalenderjahrs beendet wird, der Arbeit-
nehmer zur Einkommensteuer veranlagt wird oder
beim Finanzamt den Lohnsteuer-Jahresausgleich
beantragt. In den übrigen Fällen hat der Arbeitgeber
die Lohnsteuerbescheinigung dem Betriebstätten-
finanzamt einzureichen. Kann ein Arbeitgeber, der
für die Lohnabrechnung ein maschinelles Verfahren
anwendet, die Lohnsteuerbescheinigung nach Satz 2
nicht sofort bei Beendigung des Dienstverhältnisses
ausschreiben, so hat er die Lohnsteuerkarte bis zur
Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung
zurückzubehalten und dem Arbeitnehmer eine
Bescheinigung über alle auf der Lohnsteuerkarte des
Arbeitnehmers eingetragenen Merkmale auszuhän-
digen; in dieser Bescheinigung ist außerdem der
Zeitpunkt einzutragen, zu dem das Dienstverhältnis
beendet worden ist. In diesem Falle ist die Aus-
schreibung der Lohnsteuerbescheinigung innerhalb
von acht Wochen nachzuholen.

(2) Der Arbeitgeber hat ferner
1. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse I, II

oder IV, dessen Arbeitslohn 26000 Deutsche
Mark übersteigt,

2. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse III,
dessen Arbeitslohn 50000 Deutsche Mark über-
steigt,

3. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse V,
dessen Arbeitslohn 14000 Deutsche Mark über-
steigt,

4. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse VI
einen Lohnzettel nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck auszuschreiben, der dieselben Angaben
wie die Lohnsteuerbescheinigung enthält. Der Lohn-
zettel ist dem für den Arbeitnehmer nach seinem
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt am 31. De-
zember des abgelaufenen Kalenderjahrs zuständigen
Finanzamt einzureichen. Bei Beendigung des Dienst-
verhältnisses vor Ablauf des Kalenderjahrs ist der
auf einen Jahresbetrag umgerechnete Arbeitslohn
maßgebend und der Lohnzettel dem Finanzamt ein-
zureichen, das für den nach Kenntnis des Arbeitge-
bers letzten Wohnsitz des Arbeitnehmers zuständig
ist.

(3) Absätze 1 und 2 gelten nicht für Arbeitneh-
mer, soweit sie Arbeitslohn bezogen haben, der
nach den 8$ 40 bis 40 b pauschal besteuert worden
ist.

$Alc
Anderung des Lohnsteuerabzugs

(1) Der Arbeitgeber ist berechtigt, bei der jeweils
nächstfolgenden Lohnzahlung bisher erhobene
Lohnsteuer zu erstatten oder noch nicht erhobene
Lohnsteuer nachträglich einzubehalten,
1. wenn ihm der Arbeitnehmer eine Lohnsteuer-

karte mit Eintragungen vorlegt, die auf einen
Zeitpunkt vor Vorlage der Lohnsteuerkarte zu-
rückwirken, oder

2. wenn er erkennt, daß er die Lohnsteuer bisher
nicht vorschriftsmäßig einbehalten hat.

(2) Die zu erstättende Lohnsteuer ist dem Betrag
zu entnehmen, den der Arbeitgeber für seine Arbeit-
nehmer insgesamt an Lohnsteuer einbehalten oder
übernommen hat. Wenn die zu erstattende Lohn-
steuer aus dem Betrag nicht gedeckt werden kann,
der insgesamt an Lohnsteuer einzubehalten oder zu
übernehmen ist, wird der Fehlbetrag dem Arbeitge-
ber auf Antrag vom Betriebstättenfinanzamt ersetzt.

(3) Nach Ablauf des Kalenderjahrs oder, wenn
das Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalenderjahrs
endet, nach Beendigung des Dienstverhältnisses, ist
die Änderung des Lohnsteuerabzugs nur bis zur
Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung oder
eines Lohnzettels zulässig. Bei Anderung des Lohn-
steuerabzugs nach Ablauf des Kalenderjahrs ist die
nachträglich einzubehaltende Lohnsteuer nach dem
Jahresarbeitslohn auf Grund der Jahreslohnsteuer-
tabelle zu ermitteln. Eine Erstattung von Lohnsteuer
ist nach Ablauf des Kalenderjahrs nur im Wege des
Lohnsteuer-Jahresausgleichs nach $ 42b zulässig.

(4) Der Arbeitgeber hat die Fälle, in denen er von
seiner Berechtigung zur nachträglichen Einbehal-
tung von Lohnsteuer nach Absatz 1 keinen
Gebrauch macht oder die Lohnsteuer nicht nach-
träglich einbehalten werden kann, weil
1. Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte eines

Arbeitnehmers, die nach Beginn des Dienstver-
hältnisses vorgenommen worden sind, auf einen
Zeitpunkt vor Beginn des Dienstverhältnisses
zurückwirken,

2. der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber Arbeitslohn
nicht mehr bezieht oder

3. der Arbeitgeber nach Ablauf des Kalenderjahrs
bereits die Lohnsteuerbescheinigung oder einen
Lohnzettel ausgeschrieben hat,

dem Betriebstättenfinanzamtunverzüglich anzuzei-
gen. Das Finanzamt hat die zu wenig erhobene
Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn
der nachzufordernde Betrag 20 Deutsche Mark über-
steigt. $ 42 d bleibt unberührt.

842
Lohnsteuer-Jahresausgleich

(1) Den unbeschränkt einkommensteuerpflichti-
gen Arbeitnehmern, die nicht zur Einkommensteuer
veranlagt werden, wird die für das abgelaufene Ka-
lenderjahr (Ausgleichsjahr) einbehaltene Lohn-
steuer insoweit erstattet, als sie die auf den Jahres-



arbeitslohn entfallende Jahreslohnsteuer übersteigt
(Lohnsteuer-Jahresausgleich). Hat die unbe-
schränkte Einkommensteuerpflicht des Arbeitneh-
mers nicht während des ganzen Kalenderjahrs
bestanden, so gilt die Dauer der unbeschränkten
Einkommensteuerpflicht im Kalenderjahr als Aus-
gleichsjahr und der während dieses Zeitraums bezo-
gene Arbeitslohn als Jahresarbeitslohn.
(2) Der Lohnsteuer-Jahresausgleich wird nach

Ablauf des Ausgleichsjahrs auf Antrag des Arbeit-
nehmers vom Finanzamt durchgeführt, soweit er
nach $ 42b nicht vom Arbeitgeber durchgeführt
worden ist. Bei Wegfall der unbeschränkten Ein-
kommensteuerpflicht kann der Lohnsteuer-Jahres-
ausgleich sofort durchgeführt werden. Der Antrag
ist spätestens am 31. Mai des dem Ausgleichsjahr
folgenden Kalenderjahrs nach amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck zu stellen; die Frist kann nicht
verlängert werden. Der Antrag muß vom Arbeitneh-
mer, bei Arbeitnehmern, die mit einem Ehegatten
die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 erfüllen, auch
vom Ehegatten eigenhändig unterschrieben sein.
Hat eine Person oder Vereinigung bei der Anferti-
gung des Antrags mitgewirkt, so sind der Name und
die Anschrift dieser Person oder Vereinigung in
dem Antrag anzugeben.
(3) Dem Antrag auf Lohnsteuer-Jahresausgleich

sind beizufügen:
1. die für das Ausgleichsjahr ausgeschriebenen

Lohnsteuerkarten des Arbeitnehmers mit voll-
ständigen Lohnsteuerbescheinigungen oder in
denFällen, in denendemArbeitgebereine Lohn-
steuerkarte nicht vorgelegen hat, Lohnsteuerbe-
scheinigungen nach entsprechendem amtlich vor-
geschriebenen Vordruck ($41b Abs. 1Satz 3);

2. in den Fällen, in denen der Arbeitnehmerwäh-
rend des Ausgleichsjahrs zeitweise in keinem
Dienstverhältnis gestandenhat, etwaige Unter-
lagen über die Dauer dieser Zeiträume.

(4) Vorbehaltlich der Vorschriften des $ 42a hat
das Finanzamt für den Lohnsteuer-Jahresausgleich
den Jahresarbeitslohn aus sämtlichen Dienstverhält-
nissen des Arbeitnehmers festzustellen. Dabei blei-
ben Bezüge im Sinne des $ 34 Abs. 3 Satz 1 und
ermäßigt besteuerte Vergütungen für Arbeitnehmer-
erfindungen außer Ansatz, wenn der Arbeitnehmer
nicht jeweils die Einbeziehung in den Lohnsteuer-
Jahresausgleich beantragt. Vom Jahresarbeitslohn
sind der etwa in Betracht kommende Versorgungs-
Freibetrag,derWeihnachts-Freibetragund der etwa
in Betracht kommende Altersentlastungsbetrag ab-
zuziehen, soweit diese Beträge nicht bei den nach
Satz 2 außer Ansatz bleibenden Bezügen und Ver-
gütungen abgezogen worden sind. Danach ist als
Jahreslohnsteuer die Einkommensteuer zu ermitteln,
die der Arbeitnehmer schuldet, wenn er aus-
schließlich die sich aus demnach Satz 3 geminder-
ten Jahresarbeitslohn ergebenden Einkünfte erzielt
hat; dabei sind die $$34, 34 c und 35 nicht anzuwen-
den. Den Betrag, um den die sich hiernach erge-
bende Jahreslohnsteuer die Lohnsteuer unterschrei-
tet, die für das Ausgleichsjahr insgesamt erhoben
worden ist, hat das Finanzamt dem Arbeitnehmer
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zu erstatten. Bei der Ermittlung der insgesamter-
hobenen Lohnsteuer ist die Lohnsteuer auszuschei-
den, die von den nach Satz 2 außer Ansatz geblie-
benen Bezügen und Vergütungen einbehalten wor-
denist. $36Abs. 4 Satz3 gilt sinngemäß.
(5) Das Finanzamt erteilt über den Lohnsteuer-

JahresausgleichdemAntragsteller einen Steuerbe-
scheid.

82a
Gemeinsamer Lohnsteuer-Jahresausgleich

für Ehegatten
(1) Bei Arbeitnehmern, die die Voraussetzungen

für die Anwendung der Steuerklasse ]II erfüllen,
wird nur ein Lohnsteuer-Jahresausgleich für beide
Ehegatten gemeinsam durchgeführt, wenn beide
Ehegatten im Ausgleichsjahr Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit erzielt haben. Der Antrag auf
gemeinsamen Lohnsteuer-Jahresausgleich ist von
den Ehegatten gemeinsam zu stellen, es sei denn,
daß einer der Ehegatten dazu aus zwingenden Grün-
den nicht in der Lage ist. $ 42 Abs. 2 Satz 2 bis 5
ist anzuwenden.
{2) Für den gemeinsamenLohnsteuer-Jahresaus-

gleich hat das Finanzamt jeweils den Jahresarbeits-
lohn der Ehegatten aus ihren sämtlichen Dienstver-
hältnissen festzustellen. $ 42 Abs. 4 Satz 2 ist anzu-
wenden. Von demJahresarbeitslohndes einzelnen
Ehegatten sind jeweils der etwa in Betracht kom-
mende Versorgungs-Freibetrag, der Weihnachts-
Freibetrag und der etwa in Betracht kommende
Altersentlastungsbetragabzuziehen, soweit diese
Beträge nicht bei den nach Satz 2 außer' Ansatz
bleibenden Bezügen und Vergütungen abgezogen
worden sind. Danach ist als Jahreslohnsteuerdie
Einkommensteuer zu ermitteln, die die Ehegatten
schulden,wenn sie ausschließlichdie sich aus den
nach Satz 3 geminderten Jahresarbeitslöhnen er-
gebenden Einkünfte erzielt haben; dabei sind die
$5 34, 34c und 35 nicht anzuwenden. Den Betrag,
um den die sich hiernach ergebende Jahreslohn-
steuer die Lohnsteuer unterschreitet, die für das
Ausgleichsjahr von beiden Ehegatten insgesamt
erhoben worden ist, hat das Finanzamt zu erstatten.
$ 42 Abs. 4 Satz 6 und 7 und Abs. 5 ist entsprechend
anzuwenden.

$42b
Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den

Arbeitgeber
(1) Der Arbeitgeber ist berechtigt, für unbe-

schränkt einkommensteuerpflichtigeArbeitnehmer,
die während des Ausgleichsjahrs ständig in einem
Dienstverhältnis gestanden haben, einen Lohn-
steuer-Jahresausgleich durchzuführen. Er ist zur
Durchführung des Lohnsteuer-Jahresausgleichs ver-
pflichtet, wenn er am 31. Dezember des Ausgleichs-
jahrs mindestens zehn Arbeitnehmer beschäftigt.
Sätze 1 und 2 gelten auch für Arbeitnehmer, die
nach den Lohnsteuerbescheinigungenauf ihrer
Lohnsteuerkarte während des Ausgleichsjahrs zeit-
weise in keinem Dienstverhältnis gestanden haben,
wenn sie die Dauer dieser Zeiträume durch amtliche
Unterlagen lückenlos nachweisen. Voraussetzung
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für den Lohnsteuer-Jahresausgleich ist, daß dem
Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers
mit den Lohnsteuerbescheinigungen aus etwaigen
vorangegangenen Dienstverhältnissen vorliegt und
der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer einen Lohn-
zettel noch nicht ausgeschrieben hat. Der Arbeit-
geber darf den Lohnsteuer-Jahresausgleich nicht
durchführen, wenn
1. der Arbeitnehmer es beantragt oder
2. der Arbeitnehmer für das Ausgleichsjahr oder

für einen Teil des Ausgleichsjahrs nach den
Steuerklassen V oder VI zu besteuern war oder

3, der Arbeitnehmer für einen Teil des Ausgleichs-
jahrs nach den Steuerklassen III oder IV zu be-
steuern war.
(2) Für den Lohnsteuer-Jahresausgleich hat der

Arbeitgeber den Jahresarbeitslohn aus dem zu ihm
bestehenden Dienstverhältnis und nach den Lohn-
steuerbescheinigungen auf der Lohnsteuerkarte aus
etwaigen vorangegangenen Dienstverhältnissen
festzustellen. Dabei bleiben Bezüge im Sinne des
& 34 Abs. 3 Satz 1 und ermäßigt besteuerte Ver-
gütungen für Arbeitnehmererfindungen außer An-
satz, wenn der Arbeitnehmer nicht jeweils die Ein-
beziehung in den Lohnsteuer-Jahresausgleich bean-
tragt. Vom Jahresarbeitslohn sind der etwa in Be-
tracht kommende Versorgungs-Freibetrag, der
Weihnachts-Freibetrag, der etwa in Betracht kom-
mende Altersentlastungsbetrag und ein etwa auf der
Lohnsteuerkarte eingetragener Freibetrag abzuzie-
hen. Für den so geminderten Jahresarbeitslohn ist
nach Maßgabe der auf der Lohnsteuerkarte zuletzt
eingetragenen Steuerklasse und der Zahl der Kinder
die Jahreslohnsteuer aus der Jahreslohnsteuerta-
belle zu ermitteln. Den Betrag, um den die sich hier-
nach ergebende Jahreslohnsteuer die Lohnsteuer
unterschreitet, die von dem zugrunde gelegten
Jahresarbeitslohn insgesamt erhoben worden ist, hat
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zu erstatten.
Bei der Ermittlung der insgesamt erhobenen Lohn-
steuer ist die Lohnsteuer auszuscheiden, die von den
nach Satz 2 außer Ansatz gebliebenen Bezügen und
Vergütungen einbehalten worden ist.

(3) Der Arbeitgeber darf den Lohnsteuer-Jahres-
ausgleich frühestens bei der Lohnabrechnung für
den letzten im Ausgleichsjahr endenden Lohnzah-
lungszeitraum, spätestens bei der Lohnabrechnung
für den letzten Lohnzahlungszeitraum, der im Monat
März des dem Ausgleichsjahr folgenden Kalender-
jahrs endet, durchführen. Die zu erstattende Lohn-
steuer ist dem Betrag zu entnehmen, den der Ar-
beitgeber für seine Arbeitnehmer für den Lohn-
zahlungszeitraum insgesamt an Lohnsteuer erhoben
hat, und in der Lohnsteuer-Anmeldung gesondert
anzugeben. $41c Abs. 2 Satz 2 ist anzuwenden.
(4) Der Arbeitgeber hat im Lohnkonto für das

Ausgleichsjahr den Inhalt etwaiger Lohnsteuerbe-
scheinigungen aus vorangegangenen Dienstverhält-
nissen des Arbeitnehmers, in den Fällen des Ab-
satzes 1 Satz 3 auch den Inhalt der amtlichen Unter-
lagen einzutragen. Im Lohnkonto, auf der Lohn-
steuerkarte und auf dem Lohnzettel für das Aus-
gleichsjahr ist die im Lohnsteuer-Jahresausgleich

erstattete Lohnsteuer gesondert einzutragen. Wenn
die erstattete Lohnsteuer die vom Arbeitgeber für
den Arbeitnehmer insgesamt erhobene Lohnsteuer
nicht übersteigt, darf der Arbeitgeber auf der Lohn-
steuerkarte und im Lohnzettel an Stelle der Eintra-
gung nach Satz 2 den sich nach Verrechnung der
erhobenen Lohnsteuer mit der erstatteten Lohn-
steuer ergebenden Betrag als erhobene Lohnsteuer
eintragen.

84A2c
Ortliche ZuständigkeitderFinanzämter

im Lohnsteuerverfahren

(1) Für die Eintragung eines Freibetrags auf der
Lohnsteuerkarte($ 39a) ist das Finanzamtörtlich
zuständig, in dessen Bezirk der Arbeitnehmer im
Zeitpunkt der Antragstellung seine Wohnung hat,
von der aus er seiner Beschäftigung regelmäßig
nachgeht. Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn be-
ziehen und einen mehrfachen Wohnsitz haben, ist
das Finanzamt des Familienwohnsitzes zuständig;
bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen und
keinen Familienwohnsitz haben, ist das für den älte-
ren Ehegatten nach Satz 1 maßgebende Finanzamt
örtlich zuständig. In den Fällen des $ 1 Abs. 2 ist
das Finanzamt örtlich zuständig, in dessen Bezirk
sich die öffentliche Kasse befindet, die den Arbeits-
lohn zahlt.
(2) Für die Durchführung des Lohnsteuer-Jahres-

ausgleichs ($$ 42, 42a) ist das Finanzamt örtlich
zuständig, in dessen Bezirk der Arbeitnehmer am
Schluß des Ausgleichsjahrs seinen Wohnsitz oder
in Ermangelung eines Wohnsitzes seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hatte. Bei mehrfachem Wohnsitz
im Geltungsbereich des Gesetzes ist der Wohnsitz
maßgebend, an dem sich der Arbeitnehmer vorwie-
gend aufgehalten hat; bei mehrfachem Wohnsitz
eines verheirateten Arbeitnehmers, der von seinem
Ehegatten nicht dauernd getrennt lebt, ist der
Wohnsitz maßgebend, an dem sich die Familie vor-
wiegend aufgehaltenhat. Haben in den Fällen des
Satzes 2 zweiter Halbsatz die Ehegatten keinen Fa-
milienwohnsitz gehabt, ist das für den älteren Ehe-
gatten nach Satz 1 maßgebende Finanzamt örtlich
zuständig.Absatz 1Satz3 gilt entsprechend.

842d
Haitung des Arbeitgebers

(1)DerArbeitgeberhaftet
1. für die Lohnsteuer, die er einzubehalten und ab-

zuführen hat,
2. für die Lohnsteuer, die er beim Lohnsteuer-Jah-

resausgleich zu Unrecht erstattet hat,
3. für die Einkommensteuer(Lohnsteuer),die auf

Grund fehlerhafter Angaben im Lohnkonto, in der
Lohnsteuerbescheinigung oder im Lohnzettel ver-
kürzt wird.

(2)Der Arbeitgeberhaftetnicht,
1. soweit Lohnsteuer nach $ 39 Abs. 4, $ 39 a Abs. 6

und in den vom Arbeitgeber angezeigten Fällen
des $ 41 c Abs. 4 nachzufordern ist,
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2. soweit auf Grund der nach $ 10 Abs. 2 des Ein-
kommensteuergesetzes in den vor dem 1. Januar
1975geltenden Fassungen oder $ 10 Abs. 6 erlas-
senen Rechtsverordnungen eine Nachversteue-
rung durchzuführen ist.
(3) Soweit die Haftung des Arbeitgebers reicht,

sind der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer Ge-
samtschuldner. Das Betriebstättenfinanzamt kann
die Steuerschuld oder Haftungsschuld nach pflicht-
gemäßem Ermessen gegenüber jedem Gesamt-
schuldner geltend machen. Der Arbeitgeber kann
auch dann in Anspruch genommen werden, wenn
der Arbeitnehmer zur Einkommensteuer veranlagt
wird. Der Arbeitnehmer kann im Rahmen der Ge-
samtschuldnerschaft nur in Anspruch genommen
werden,
1. wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht vor-

schriftsmäßigvomArbeitslohneinbehaltenhat,
2. wenn der Arbeitnehmer weiß, daß der Arbeit-

geber die einbehaltene Lohnsteuer nicht vor-
schriftsmäßig angemeldet hat. Dies gilt nicht,
wenn der Arbeitnehmer den Sachverhalt dem Fi-
nanzamt unverzüglich mitgeteilt hat.

(4) Für die Inanspruchnahme des Arbeitgebers
bedarf es keines Haftungsbescheids und keines
Leistungsgebots, soweit der Arbeitgeber
1. die einzubehaltendeLohnsteuer angemeldethat

oder
2. nach Abschluß einer Lohnsteuer-Außenprüfung

seine Zahlungsverpflichtung schriftlich aner-
kennt.
(5) Von der Geltendmachungder Steuernachfor-

derung oder Haftungsforderung ist abzusehen, wenn
diese insgesamt 20 Deutsche Mark nicht übersteigt.

$ 42e
Anrufungsauskunit

Das Betriebstättenfinanzamt hat auf Anfrage eines
Beteiligten darüber Auskunft zu geben, ob und in-
wieweit im einzelnen Fall die Vorschriften über die
Lohnsteuer anzuwenden sind.

$ a2f

Lohnsteuer-Außenprüfung

(1) Für die Außenprüfung der Einbehaltung oder
Übernahme und Abführung der Lohnsteuer ist das
Betriebstättenfinanzamtzuständig.

(2) Für die Mitwirkungspflicht des Arbeit-
gebers bei der Außenprüfung gilt $ 200 der Ab-
gabenordnung. Darüber hinaus haben die Arbeit-
nehmer des Arbeitgebers dem mit der Prüfung
Beauftragten jede gewünschte Auskunft über Art
und Höhe ihrer Einnahmen zu geben und auf Ver-
langen die etwa in ihrem Besitz befindlichen Lohn-
steuerkarten sowie die Belege über bereits entrich-
tete Lohnsteuer vorzulegen. Dies gilt auch für
Personen, bei denen es streitig ist, ob sie Arbeit-
nehmer des Arbeitgebers sind oder waren.
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3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

$ 43
Kapitalerträge mit Steuerabzug

(1) Bei den folgenden inländischen Kapitaler-
trägen wird die Einkommensteuer durch Abzug vom
Kapitalertrag(Kapitalertragsteuer)erhoben:
1. Kapitalerträgen im Sinne des $ 20 Abs. I Nr. I

und 2;
2. Zinsen aus Teilschuldverschreibungen, bei

denen neben der festen Verzinsung ein Recht auf
Umtausch in Gesellschaftsanteile (Wandelanlei-
hen) oder eine Zusatzverzinsung, die sich nach
der Höhe der Gewinnausschüttungen des Schuld-
ners richtet (Gewinnobligationen), eingeräumt
ist, und Zinsen aus Genußscheinen, mit denen
nicht das Recht am Gewinn und am Liquidations-
erlös einer Kapitalgesellschaft verbunden ist.
Zu den Gewinnobligationen gehören nicht solche
Teilschuldverschreibungen, bei denen der Zins-
fuß nur vorübergehend herabgesetzt und gleich-
zeitig eine von dem jeweiligen Gewinnergebnis
des Unternehmens abhängige Zusatzverzinsung
bis zur Höhe des ursprünglichen Zinsfußes fest-
gelegt worden ist. Zu den Kapitalerträgen im
Sinne des Satzes 1 gehören nicht die Bundes-
bankgenußrechte im Sinne des $ 3 Abs. 1 des
Gesetzes über die Liquidation der Deutschen
Reichsbank und der Deutschen Golddiskontbank
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 7620-6, veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, zuletzt geändert durch das Gesetz vom
18.März 1975(BGBl.IS. 705);

3. Einnahmen aus der Beteiligung an einem Han-
delsgewerbe als stiller Gesellschafter und Zinsen
auspartiarischenDarlehen($20Abs. 1Nr. 4);

4. Kapitalerträgen im Sinne des $ 20 Abs. 1 Nr. 6;
5, Zinsen aus in der BundesrepublikDeutschland

oder in Berlin (West) nach dem 31. März 1952
und vor dem 1. Januar 1955ausgegebenenfest-
verzinslichen Wertpapieren unter folgenden Vor-
aussetzungen:
a) die Wertpapiere müssen spätestens innerhalb

eines Jahres nach der Ausgabe zum Handel an
einer Börse in der BundesrepublikDeutsch-
land oder in Berlin (West)zugelassenwerden;
die Wertpapiere dürfen auf die Dauer von
mindestens fünf Jahren nicht kündbar und
nicht rückzahlbar sein;
nach den Anleihebedingungen darf die Lauf-
zeit der Wertpapiere zu den bei der Ausgabe
vorgesehenen Zinsbedingungen für die Dauer
von fünf Jahren nicht geändert werden.

Diese Vorschrift bezieht sich nicht auf Zinsen
aus Anleihen, die im Saarland ausgegeben wor-
den sind, und nicht auf Zinsen, die nach $ 3a
steuerfrei sind. Die in Buchstabe a bezeichnete
Voraussetzung gilt nicht für festverzinsliche
Wertpapiere, die nach $ 33 des Gesetzes über die
Investitionshilfe der gewerblichen Wirtschaft
zum Börsenhandel nicht zugelassen sind. $ 3a

b)

c)

Abs. 2 und 3 gilt entsprechend;
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6. Zinsen aus Anleihen und Forderungen, die in
ein öffentliches Schuldbuch eingetragen oder
über die Teilschuldverschreibungen ausgegeben
sind, wenn der Gläubiger der Kapitalerträge
(Gläubiger) im Zeitpunkt der Fälligkeit der Ka-
pitalerträge
a) Inhaber der Teilschuldverschreibungoder der

Forderung ist und im Inland weder einen
Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat oder

b) nicht der Inhaberder Teilschuldverschreibung
oder der Forderung ist, es sei denn, daß der
Gläubiger im Inland einen Wohnsitz oder sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat und bei
einer Teilschuldverschreibung, die bei einem
inländischen Kreditinstitut verwahrt wird, am
15. Tag vor der Fälligkeit der Kapitalerträge
der Inhaber der Teilschuldverschreibung ge-
wesen ist.

Bei Stückzinsen ist der Steuerabzug vorzuneh-
men, wenn der Veräußerer der Teilschuldver-
schreibung oder der Forderung im Zeitpunkt der
Auszahlung oder Gutschrift der Stückzinsen im
Inland weder einen Wohnsitz noch seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. Die Sätze 1 und 2
gelten nicht für Kapitalerträge, die nach den $$ 3
und 3a steuerfrei sind oder nach den Nummern 2
und 5 dem Steuerabzug unterliegen, und nicht für
Zinsen aus Anleihen, die
a) auf Grund der Regelung von Goldmarkver-

bindlichkeiten mit spezifisch ausländischem
Charakter gemäß Anlage VII des Abkommens
über deutsche Auslandsschulden vom 27. Fe-
bruar 1953 (BGBl. II S. 333, 456) ausgegeben
worden sind oder

b) vor dem 1. Januar 1965 ausgegeben worden
sind und deren Nennwert auf eine auslän-
dische Währung lautet;

7. Zinsen im Sinne des $ 20 Abs. 1Nr. 7;
8. Einnahmen aus der Vergütung von Körper-

schaftsteuer nach $ 36e dieses Gesetzes oder
nach $ 52 des Körperschaftsteuergesetzes. Der
Steuerabzug wird nicht vorgenommen, wenn die
Kapitalertragsteuer im Falle ihrer Einbehaltung
nach $ 44c Abs. 1 in voller Höhe an den Gläubi-
ger zu erstatten wäre.

Dem Steuerabzug unterliegen auch besondere Ent-
gelte oder Vorteile im Sinne des $ 20 Abs. 2 Nr. 1,
die neben den in den Nummern 1 bis 8 bezeichneten
Kapitalerträgen oder an deren Stelle gewährt wer-
den. Das gilt auch für Stückzinsen im Sinne der
Nummer 6 Satz 2.

(2) Der Steuerabzug ist nicht vorzunehmen, wenn
Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge
(Schuldner) im Zeitpunkt des Zufließens dieselbe
Person sind.

(3) Kapitalerträge sind inländische, wenn der
Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im
Inland hat. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 6
Satz 2 sind Stückzinsen inländische Kapitalerträge,
wenn der Schuldner der Anleihe oder Forderung

und die die Kapitalerträge auszahlende Stelle ($ 45
Abs.2 Nr.2) Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz
im Inland haben.

(4) Der Steuerabzug ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Kapitalerträge beim Gläubiger zu den
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, aus Ge-
werbebetrieb, aus selbständiger Arbeit oder aus
Vermietung und Verpachtung gehören.

$ 43a
Bemessung der Kapitalertragsteuer

(1) Die Kapitalertragsteuer beträgt
1. in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und 7

sowie, falls es sich nicht um Kapitalerträgeaus
festverzinslichen Wertpapieren im Sinne des $ 43
Abs. 1 Nr. 5 handelt, in den Fällen des $ 43 Abs. 1
Nr. 6:
25 vom Hundert des Kapitalertrags, wenn der
Gläubiger die Kapitalertragsteuer trägt,
331/;svom Hundert des tatsächlich ausgezahlten
Betrags, wenn der Schuldner die Kapitalertrag-
steuer übernimmt;

2. in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 5:
30 vom Hundert des Kapitalertrags, wenn der
Gläubiger die Kapitalertragsteuer trägt,
42,85 vom Hundert des tatsächlich ausgezahlten
Betrags, wenn der Schuldner die Kapitalertrag-
steuer übernimmt;

3. in den Fällen des $ 43 Abs. 1Nr. 8:
25 vom Hundert des Kapitalertrags.

(2) Dem Steuerabzug unterliegen die vollen
Kapitalerträge ohne jeden Abzug. $ 20 Abs, 2
Nr. 3 Satz 2 ist nicht anzuwenden.

$ 44
Entrichtung der Kapitalertragsteuer in den
Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und 7

(1) Schuldner der Kapitalertragsteuer ist in den
Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und 7 der Gläubi-
ger der Kapitalerträge. Die Kapitalertragsteuer
entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die Kapitalerträge
dem Gläubiger zufließen. In diesem Zeitpunkt hat
der Schuldner der Kapitalerträge den Steuerabzug
für Rechnung des Gläubigers der Kapitalerträge
vorzunehmen. Die innerhalb eines Kalendermo-
nats einbehaltene Steuer ist jeweils bis zum 10. des
folgenden Monats an das Finanzamt abzuführen, das
für die Besteuerung des Schuldners der Kapitaler-
träge nach dem Einkommen zuständig ist. Dabei
ist die Kapitalertragsteuer,die ein Schuldner zu
demselbenZeitpunkt insgesamtabzuführenhat, auf
den nächsten vollen Deutsche-Mark-Betragabzu-
runden.
(2) Gewinnanteile (Dividenden) und andere

Kapitalerträge, deren Ausschüttung von einer Kör-
perschaft beschlossen wird, fließen dem Gläubiger
der Kapitalerträgean demTag zu (Absatz1),der im
Beschluß als Tag der Auszahlung bestimmt worden
ist. Ist die Ausschüttung nur festgesetzt, ohne daß
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über den Zeitpunkt der Auszahlung ein Beschluß
gefaßt worden ist, so gilt als Zeitpunkt des Zuflie-
ßBensder Tag nach der Beschlußfassung.

(3) Ist bei Einnahmen aus der Beteiligung an
einem Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter in
dem Beteiligungsvertrag über den Zeitpunkt der
Ausschüttung keine Vereinbarung getroffen, so gilt
der Kapitalertrag am Tag nach der Aufstellung der
Bilanz oder einer sonstigen Feststellung des Ge-
winnanteils des stillen Gesellschafters, spätestens
jedoch sechs Monate nach Ablauf des Wirtschafts-
jahrs, für das der Kapitalertrag ausgeschüttet oder
gutgeschrieben werden soll, als zugeflossen. Bei
Zinsen aus partiarischen Darlehen gilt Satz 1 ent-
sprechend.
(4) Haben Gläubiger und Schuldner der Kapital-

erträge vor dem Zufließen ausdrücklich Stundung
des Kapitalertrags vereinbart, weil der Schuldner
vorübergehend zur Zahlung nicht in der Lage ist, so
ist der Steuerabzug erst mit Ablauf der Stundungs-
frist vorzunehmen.

(5) Der Schuldner der Kapitalerträge haftet für
die Kapitalertragsteuer, die er einzubehalten und
abzuführen hat. Der Gläubiger der Kapitalerträge
wird nur in Anspruch genommen,
1. wenn der Schuldner die Kapitalerträge nicht vor-

schriftsmäßig gekürzt hat,
2. wenn der Gläubiger weiß, daß der Schuldner die

einbehaltene Kapitalertragsteuer nicht vor-
schriftsmäßig abgeführt hat, und dies dem Finanz-
amtnicht unverzüglichmitteiltoder \

3. wenn das die Kapitalerträge auszahlende inlän-
dische Kreditinstitut die Kapitalerträge zu Un-
recht ohne Abzug der Kapitalertragsteuer ausge-
zahlt hat.

Für die Inanspruchnahme des Schuldners der
Kapitalerträge bedarf es keines Haftungsbescheids,
soweit der Schuldner die einbehaltene Kapitaler-
tragsteuer richtig angemeldet hat oder soweit er
seine Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Finanz-
amt oder dem Prüfungsbeamten des Finanzamts
schriftlich anerkennt.

8 44a

Abstandnahme vom Steuerabzug
(1) Bei Kapitalerträgenim Sinne des $ 43 Abs. 1

Nr. 3, 4 und 7 ist der Steuerabzug nicht vorzuneh-
men, wenn der Gläubiger im Zeitpunkt des Zuflie-
Bens unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist
und anzunehmen ist, daß für ihn eine Veranlagung
zur Einkommensteuer nicht in Betracht kommt.

(2) Die Voraussetzungen des Absatzes 1 sind
dem Schuldner oder dem die Kapitalerträge aus-
zahlenden inländischen Kreditinstitut durch eine
Bescheinigung des für den Gläubiger zuständigen
Wohnsitzfinanzamts nachzuweisen. $ 36b Abs. 2
Sätze 2 bis 4 ist entsprechend anzuwenden.
(3) Der Schuldner oder das die Kapitalerträge

auszahlende inländische Kreditinstitut haben in
ihren Unterlagen das Finanzamt, das die Bescheini-
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gung erteilt hat, den Tag der Ausstellung der Be-
scheinigung und die in der Bescheinigung ange-
gebene Steuer- und Listennummer zu vermerken.

(4) Ist der Gläubiger
1. eine von der Köperschaftsteuer befreite inlän-

dische Körperschaft, Personenvereinigung oder
Vermögensmasse oder

2. eine inländische juristische Person des öffent-
lichen Rechts,

so ist der Steuerabzug nicht vorzunehmen, wenn es
sich bei den Kapitalerträgen um Gewinnanteile han-
delt, die der Gläubiger von einer von der Körper-
schaftsteuer befreiten Körperschaft bezieht. Vor-
aussetzung ist, daß der Gläubiger dem Schuldner
oder dem die Kapitalerträge auszahlenden inländi-
schen Kreditinstitut durch eine Bescheinigung des
für seine Geschäftsleitung oder seinen Sitz zustän-
digen Finanzamts nachweist, daß er eine Körper-
schaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse
im Sinne der Nummer 1 oder 2 ist. Absatz 3 und
$ 36b Abs. 2 Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend. Die
in Satz 2 bezeichnete Bescheinigung wird nicht er-
teilt, wenn die Kapitalerträge in den Fällen des
Satzes 1 Nr.1 in einem wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb anfallen, für den die Befreiung von der Kör-
perschaftsteuer ausgeschlossen ist, oder wenn sie
in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 in einem nicht von
der Körperschaftsteuer befreiten Betrieb gewerb-
licher Art anfallen.

$ A4b
Erstattung der Kapitalertragsteuer

(1) Bei Kapitalerträgen im Sinne des $ 43 Abs. 1
Nr. 1 und 2 wird auf Antrag einem Gläubiger, der
im Zeitpunkt des Zufließens der Kapitalerträge un-
beschränkt einkommensteuerpflichtig ist, die einbe-
haltene und abgeführte Kapitalertragsteuer erstat-
tet, wenn anzunehmenist, daß für ihn eine Veran-
lagung zur Einkommensteuer nicht in Betracht
kommt. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist
durch eine Bescheinigung im Sinne des $ 44a Abs. 2
nachzuweisen. Dem Antrag auf Erstattung ist
außer der Bescheinigung nach Satz 2 eine Bescheini-
gung im Sinne des $ 45a Abs. 3 beizufügen. $ 36b
Abs. 3 bis 5 und 8 36c gelten sinngemäß.

(2) Ist der Gläubiger von Kapitalerträgen im
Sinne des $ 43 Abs. 1 Nr. 1 ein unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtiger Anteilseigner und wird
nach $ 36 d Körperschaftsteuer an den Vertreter des
Gläubigers vergütet, so ist unabhängig vomVorlie-
gen der Voraussetzungen des Absatzes 1 auch die
Kapitalertragsteuer an den Vertreter zu erstatten.
Im übrigen ist $ 36 d sinngemäß anzuwenden.

(3) Ist der Gläubiger von Kapitalerträgen im
Sinne des $ 43 Abs. 1 Nr. 2 ein unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer und be-
ruhen die Kapitalerträge auf Teilschuldverschrei-
bungen, die ihm von seinem gegenwärtigen oder
früheren Arbeitgeber überlassen worden sind, so
wird die Kapitalertragsteuer unabhängig vom Vor-
liegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 an den
Arbeitgeber oder an einen von ihm bestellten Treu-
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händer erstattet, wenn der Arbeitgeber oder Treu-
händer in Vertretung des Gläubigers sich in einem
Sammelantrag bereit erklärt hat, den Erstattungs-
betrag für den Gläubiger enigegenzunehmen. Die
Erstattung wird nur für Gläubiger gewährt, deren
Kapitalerträge im Sinne des Satzes 1 allein oder, in
den Fällen des Absatzes 2, zusammen mit den dort
bezeichneten Kapitalerträgen im Wirtschaftsjahr
100 Deutsche Mark nicht überstiegen haben. $ 36d
Abs. 3 gilt sinngemäß.

(4) Ist bei Kapitalerträgen im Sinne des $ 43
Abs. 1 Nr. 3 bis 5 oder 7 Kapitalertragsteuer einbe-
halten und abgeführt worden, obwohl eine Ver-
pflichtung hierzu nicht bestand, oder hat der Gläu-
biger im Falle des $ 44a dem Schuldner oder dem
die Kapitalerträge auszahlenden inländischen Kre-
ditinstitut die Bescheinigung erst in einem Zeit-
punkt vorgelegt, in dem die Kapitalertragsteuer
bereits abgeführt war, so ist auf Antrag des Schuld-
ners oder des die Kapitalerträge auszahlenden in-
ländischen Kreditinstituts die Steueranmeldung
($ 45a Abs. 1) insoweit zu ändern. Erstattungs-
berechtigt ist der Antragsteller.

(5) Ist der Gläubiger eine natürliche Person, die
im Zeitpunkt des Zufließens des Kapitalertrags im
Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt hat, oder eine Körperschaft, Per-
sonenvereinigung oder Vermögensmasse, die im
Zeitpunkt des Zufließens des Kapitalertrags im In-
land weder ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz
hat, so nimmt das Finanzamt, an das die Kapital-
ertragsteuer abgeführt worden ist, auf Antrag des
Gläubigers insoweit eine Freistellung von der Kapi-
talertragsteuer vor, als die Steuer auf die in $ 43
Abs. 1 Nr. 5 bezeichneten Kapitalerträge entfällt.
Das gilt nicht, soweit diese Kapitalerträge für den
Gläubiger nach $ 49 dieses Gesetzes oder nach den
$% 2 und 8 des Körperschaftsteuergesetzes inlän-
dische Einkünfte im Sinne der beschränkten Steuer-
pflicht sind.

$ AAc
Erstattung von Kapitalertragsteuer an
bestimmte Körperschaiten, Personen-
vereinigungen und Vermögensmassen

(1) Ist derGläubiger
1. eine inländische Körperschaft, Personenvereini-

gung oder Vermögensmasseim Sinne des $ 5
Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes oder

2. eine inländische Stiftung des öffentlichen Rechts,
die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi-
gen oder mildtätigen Zwecken dient, oder

3. eine inländische juristische Person des öffent-
lichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar
kirchlichen Zwecken dient,

so erstattet das Bundesamt für Finanzen auf Antrag
des Gläubigers die einbehaltene Kapitalertrag-
steuer. Voraussetzung ist, daß der Gläubiger dem
Bundesamt für Finanzen durch eine Bescheinigung
des für seine Geschäftsleitung oder seinen Sitz zu-
ständigen Finanzamts nachweist, daß er eine Kör-
perschaft, Personenvereinigung oder Vermögens-

masse im Sinne des Satzes 1 ist. Die Geltungsdauer
der Bescheinigung darf höchstens drei Jahre betra-
gen; sie muß am Schluß eines Kalenderjahrs
enden. Die Bescheinigung wird nicht erteilt, wenn
die Kapitalerträgein den Fällen der Nummer 1 in
einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen,
für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer
ausgeschlossen ist, oder wenn sie in den Fällen der
Nummern 2 und 3 in einem nicht von der Körper-
schaftsteuer befreiten Betrieb gewerblicher Art an-
fallen. Dem Antrag ist außer der Bescheinigung
nach Satz 2 eine Bescheinigung im Sinne des $ 45a
Abs. 2 oder 3 beizufügen.

(2) Ist der Gläubiger
1. eine inländische Körperschaft, Personenvereini-

gung oder Vermögensmasse im Sinne des $ 5
Abs. 1 Nr. 1 bis 8 oder 10 bis 16 des Körper-
schaftsteuergesetzes oder

2. eine inländische juristische Person des öÖffent-
lichen Rechts, die nicht in Absatz 1 bezeichnet
ist,

so erstattet das Bundesamt für Finanzen auf Antrag
die Hälfte der auf Kapitalerträge im Sinne des $ 43
Abs. 1 Nr. 1 erhobenen Kapitalertragsteuer. Vor-
aussetzung ist, daß der Gläubiger durch eine Be-
scheinigung des für seine Geschäftsleitung oder sei-
nen Sitz zuständigen Finanzamts nachweist, daß er
eine Körperschaft im Sinne des Satzes 1 ist. Ab-
satz1Satz3bis 5 gilt entsprechend.

(3) $ 36b Abs. 2 Satz 4, Abs. 3 Satz 2, Abs. 4, 5
und $ 36c sind sinngemäß anzuwenden. Das Bun-
desamt für Finanzen kann im Einzelfall die Frist auf
Antrag des Gläubigers verlängern, wenn dieser ver-
hindert ist, die Frist einzuhalten. Der Antrag auf
Verlängerung ist vor Ablauf der Frist schriftlich zu
stellen und zu begründen.

(4) Die Absätze 1 und 2 sind insoweit nicht anzu-
wenden, als der Gläubiger Mitglied einer Erwerbs-
oder Wirtschaftsgenossenschaft ist und die Erstat-
tungnach $44b Abs. 2 beantragtoder durchgeführt
worden ist.

$ 45
Entrichtung der Kapitalertragsteuer in den Fällen

des $ 43 Abs. 1Nr. 6
(1) Schuldner der Kapitalertragsteuer ist in den

Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 6 Satz 1 der Inhaber, in
den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr.6 Satz 2 der Ver-
äußerer der Teilschuldverschreibung oder der For-
derung.
(2) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle hat

die Kapitalertragsteuer für Rechnung des Schuld-
ners der Kapitalertragsteuer einzubehalten. Die die
Kapitalerträge auszahlende Stelle ist
1. in den Fällen des $ 43 Abs. 1Nr. 6 Satz 1

a) das Kreditinstitut mit Geschäftsleitung oder
Sitz im Inland oder die inländische Zweig-
stelle eines ausländischen Kreditinstituts im
Sinne des $ 53 des Gesetzes über das Kredit-
wesen (inländisches Kreditinstitut), das die
Kapitalerträge dem Gläubiger oder einer
Stelle im Ausland auszahlt oder gutschreibt,
oder



b) der Schuldner der Kapitalerträge, wenn er
ohne Einschaltung eines inländischen Kredit-
instituts dem Gläubiger oder einer Stelle im
Ausland die Kapitalerträge auszahlt oder qut-
schreibt;

2. in den Fällen des $ 43 Abs.1 Nr.6 Satz 2 die
natürliche Person, Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse, die dem Veräußerer
die Stückzinsenauszahltodergutschreibt.
(3) Der Steuerabzug ist vorzunehmen

1. nach $ 43 Abs. 1 Nr. 6 Satz 1 Buchstabe a, wenn
a) eine Teilschuldverschreibungoder ein Anteil

an einer Sammelschuldbuchforderung bei
eineminländischenKreditinstitut für eine na-
türliche Person, die im Inland weder einen
Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufent-
halt hat, verwahrt oder verwaltet wird oder
als Inhaber einer Einzelschuldbuchforderung
im öffentlichen Schuldbuch eine natürliche
Person, die im Inland weder einen Wohnsitz
noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, ein-
getragen ist, und wenn die Kapitalerträge dem
Inhaber der Teilschuldverschreibung oder der
Forderung oder einer Stelle im Ausland aus-
gezahlt oder gutgeschrieben werden, oder

b) eine Teilschuldverschreibung oder ein Anteil
an einer Sammelschuldbuchforderung nicht
bei einem inländischen Kreditinstitut ver-
wahrt oder verwaltetwird und der Gläubiger
zwar nachweist, daß er der Inhaber der Teil-
schuldverschreibung oder der Forderung ist,
aber nicht nachweist, daß er einen Wohnsitz
oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt im In-
land hat, oder

c) eine Teilschuldverschreibung,ein Anteil an
einer Sammelschuldbuchforderung oder eine
Einzelschuldbuchforderung als Inhaber zu-
steht
aa) einer Handelsgesellschaft, die im Inland

weder ihre Geschäftsleitung noch ihren
Sitz hat, oder
einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
oder einer sonstigen Personenvereini-
gung, wenn nicht nachgewiesen wird, daß
alle Beteiligten der Gesellschaft oder Per-
sonenvereinigung einen Wohnsitz oder
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland
haben;

2. nach $ 43 Abs. 1 Nr. 6 Satz 1 Buchstabe b, wenn
der Gläubiger nicht nachweist, daß er der In-
haber der Teilschuldverschreibungoder der For-
derung ist, oder daß er im Inland einen Wohnsitz
oder seinengewöhnlichenAufenthalthat undbei
einer Teilschuldverschreibung, die bei einem in-
ländischen Kreditinstitut verwahrt wird, am
15.Tag vor der Fälligkeit der Zinsen der Inhaber
der Teilschuldverschreibung gewesen ist;

3. nach $ 43 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2, wenn der Veräuße-
rer nicht nachweist, daß er im Inland einen Wohn-
sitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Die Vorschrift der Nummer 1 Buchstabe c gilt ent-
sprechend.

bb)

2425

(4) Die Kapitalertragsteuer entsteht in dem Zeit-
punkt, in dem die Kapitalerträge dem Gläubiger
oder einer Stelle im Ausland ausgezahlt oder gut-
geschrieben werden. In diesem Zeitpunkt hat die
die Kapitalerträge auszahlende Stelle den Steuer-
abzugvorzunehmen.Die innerhalb eines Kalender-
vierteljahrs einbehaltene Steuer ist jeweils bis zum
10. des dem Kalendervierteljahr folgenden Monats
an das Finanzamtabzuführen,das für die Besteue-
rung der die Kapitalerträge auszahlenden Stelle
nach dem Einkommen zuständig ist. Wird gleich-
zeitig die Kapitalertragsteuer nach $ 44 abgeführt,
ist die Kapitalertragsteuer im Sinne des $ 43 Abs. 1
Nr. 6 gesondert auszuweisen. $ 44 Abs. 1 Satz 5 und
Abs. 4gilt entsprechend.
(5) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle haf-

tet für die Kapitalertragsteuer, die sie einzubehalten
und abzuführen hat. $ 44 Abs. 5 Satz 3 gilt sinnge-
mäß. In den Fällen des $ 43 Abs.1 Nr.6 Satz 1
Buchstabe b hat der Gläubiger weder einen An-
spruch auf Anrechnung ($ 36 Abs. 2 Nr. 2) noch auf
Erstattung der Kapitalertragsteuer, es sei denn, daß
ihm die Kapitalerträge als Nießbraucher oder Pfand-
gläubiger, der zur Einziehung berechtigt ist, zu-
stehenund er nachweist, daß er und der Inhaber
der Teilschuldverschreibung oder der Forderung im
Zeitpunkt der Fälligkeit der Kapitalerträge einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland haben. Der Gläubiger wird nur in Anspruch
genommen, wenn die die Kapitalerträge auszah-
lende Stelle die Kapitalerträge nicht vorschrifts-
mäßig gekürzt hat.

$ 45a
Anmeldung und Bescheinigung

der Kapitalertragsteuer
(1) Innerhalb der in $ 44 Abs. 1 und $ 45 Abs. 4

festgesetzten Frist ist nach amtlich vorgeschriebe-
nem Vordruck die Anmeldung der einbehaltenen
Kapitalertragsteuerin denFällen des
1. $ 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und 7 von dem Schuldner

der Kapitalerträge,
2. $ 43 Abs. 1 Nr. 6 von der die Kapitalerträge aus-

zahlenden Stelle im Sinne des $ 45 Abs. 2
dem Finanzamt getrennt einzureichen.Satz 1 gilt
entsprechend, wenn auf Grund des $ 43 Abs. 2 oder
des $ 44a ein Steuerabzug nicht oder nicht in voller
Höhe vorzunehmen ist. Der Grund für die Nicht-
abführung ist anzugeben. Die Anmeldung ist mit der
Versicherung zu versehen, daß die Angaben voll-
ständig und richtig sind. Die Anmeldung ist im
Falle des Satzes 1 Nr. 1 von dem Schuldner oder
einer vertretungsberechtigtenPerson, im Falle des
Satzes 1 Nr.2 von einer Person, die bei der aus-
zahlenden Stelle zeichnungsberechtigt ist, zu unter-
schreiben.
(2) In den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 und 7

ist der Schuldner vorbehaltlich der Absätze 3 und 4
verpflichtet, dem Gläubiger der Kapitalerträge die
folgenden Angaben nach amtlich vorgeschriebenem
Muster zu bescheinigen:
1. den Namen und die Anschrift des Gläubigers;
2. die Art und Höhe der Kapitalerträge;
3. den Zahlungstag;
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4. den Betrag der nach & 36 Abs. 2 Nr. 2 anrechen-
baren Kapitalertragsteuer;

a das Finanzamt, an das die Steuer abgeführt wor-
den ist.

Bei Kapitalerträgen im Sinne des $ 43 Abs. 1 Nr. 2
bis 5 und 7 ist außerdem die Zeit anzugeben, für
welche die Kapitalerträge gezahlt worden sind. Die
Bescheinigung braucht nicht unterschrieben zu wer-
den, wenn sie in einem maschinellen Verfahren aus-
gedruckt worden ist und den Aussteller erkennen
läßt.
(3) Werden die Kapitalerträge für Rechnung des

Schuldners durch ein inländisches Kreditinstitut ge-
zahlt, so hat an Stelle des Schuldners das Kredit-
institut die Bescheinigung zu erteilen. Aus der Be-
scheinigung des Kreditinstituts muß auch der
Schuldner hervorgehen, für den die Kapitalerträge
gezahlt werden; die Angabe des Finanzamts, an das
die Kapitalertragsteuer abgeführt worden ist, kann
unterbleiben.
(4) Eine Bescheinigung nach Absatz 2 oder 3 ist

nicht zu erteilen, wenn in Vertretung des Gläubi-
gers ein Antrag auf Erstatlung der Kapitalertrag-
steuer nach $ 44b Abs. 1 bis 3 gestellt worden ist
oder gestellt wird.
(5) In den Fällen des $ 43 Abs. 1 Nr. 6 hat die die

Kapitalerträge auszahlende Stelle im Sinne des $ 45
Abs. 2 dem Gläubiger die Bescheinigung zu erteilen.
Absatz 2 gilt sinngemäß.
(6) Eine Bescheinigung, die den Absätzen 2 bis 5

nicht entspricht, hat der Aussteller zurückzufordern
und durch eine berichtigte Bescheinigung zu erset-
zen. Die berichtigte Bescheinigung ist als solche
zu kennzeichnen. Wird die zurückgeforderte Be-
scheinigung nicht innerhalb eines Monats nach Zu-
sendung der berichtigten Bescheinigung an den Aus-
steller zurückgegeben, hat der Aussteller das nach
seinen Unterlagen für den Empfänger zuständige
Finanzamt schriftlich zu benachrichtigen.
(7) Der Aussteller einer Bescheinigung, die den

Absätzen 2 bis 5 nicht entspricht, haftet für die auf
Grund der Bescheinigungverkürzten Steuern oder
zu Unrecht gewährten Steuervorteile. Ist die Be-
scheinigung nach Absatz 3 durch ein inländisches
Kreditinstitut auszustellen, so haftet der Schuldner
auch, wenn er zum Zweck der Bescheinigung un-
richtige Angaben macht. Der Aussteller haftet nicht
1. in den Fällen des Satzes 2,
2. wenn er die ihm nach Absatz 6 obliegenden Ver-

pflichtungen erfüllt hat.

$ A5b
Entrichtung der Kapitalertragsteuer in den Fällen

des $ 43 Abs. 1Nr. 8
In den Fällen des $ 43 Abs.1 Nr. 8 entsteht die

Kapitalertragsteuer in dem Zeitpunkt, in dem die
Körperschaftsteuer vergütet wird. In diesem Zeit-
punkt hat das Bundesamt für Finanzen den Steuer-
abzug vom Kapitalertrag für Rechnung des Ver-
gütungsberechtigten von der Körperschaftsteuer
einzubehalten, die nach $ 36 e dieses Gesetzes oder
nach $ 52 des Körperschaftsteuergesetzes vergütet
wird.

4. Veranlagung von Steuerpflichtigen
mit steuerabzugspflichtigen Einkünften

$ 46
Veranlagung bei Bezug von Einkünften

aus nichtselbständiger Arbeit
(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise

aus Einkünften aus nichtselbständigerArbeit, von
denen ein Steuerabzug vorgenommen worden ist,
so wird eine Veranlagung stets durchgeführt, wenn
das Einkommen
1. bei Personen, bei denen die Einkommensteuer

nach $ 32a Abs.5 zu ermitteln ist, mehr als
48000Deutsche Mark,

2. bei den nicht unter Nummer 1 fallenden Personen
mehr als 24 000Deutsche Mark

beträgt.
(2) Bei Einkommen bis zu den in Absatz 1 genann-

ten Beträgen wird eine Veranlagung nur durchge-
führt,
1. wenn die Einkünfte, die nicht der Lohnsteuer zu

unterwerfen waren, einschließlich der ausländi-
schen Einkünfte, die nach einem Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung von der Ein-
kommensteuer freigestellt sind, insgesamt mehr
als 800Deutsche Mark betragen;

2. wenn der Steuerpflichtige nebeneinander von
mehrerenArbeitgebernArbeitslohn bezogenhat
unddaszu versteuerndeEinkommen
a) bei Steuerpflichtigen, bei denen die tarifliche

Einkommensteuer nach $ 32a Abs.5 oder 6
zu ermitteln ist, 32000Deutsche Mark,

b) bei anderen Steuerpflichtigen 16000 Deut-
sche Mark

übersteigt;
2a. wenn Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b zu-

sammen zur Einkommensteuer zu veranlagen
sind, beide Arbeitslohn bezogen haben, einer
von ihnen für den Veranlagungszeitraum oder
für einen Teil des Veranlagungszeitraums nach
der Steuerklasse V oder VI besteuert worden ist
und das zu versteuernde Einkommen 32000
Deutsche Mark übersteigt;

3, wenn in den Einkünften aus nichtselbständiger
Arbeit eines Steuerpflichtigen Versorgungsbe-
züge im Sinne des $ 19 Abs.2 aus mehr als
einem früheren Dienstverhältnis enthalten sind
und die Summe der Versorgungsbezüge des
Steuerpflichtiigen im Veranlagungszeitraum
12000DeutscheMark übersteigt;

3a. wenn der Steuerpflichtige vor Beginn des Ka-
lenderjahrs, in dem er sein Einkommen bezogen
hat, das 64.Lebensjahr vollendet hatte und
nebeneinander von mehreren Arbeitgebern Ar-
beitslohn, ausgenommen Versorgungsbezüge im
Sinne des $ 19 Abs. 2, von insgesamt mehr als
7500 Deutsche Mark bezogen hat;

4. wenn auf der Lohnsteuerkarte des Steuerpflich-
tigen ein Freibetrag im Sinne des $ 39a Abs. 1
Nr. 6 eingetragen worden ist;
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5. wenn der Steuerpflichtige im Veranlagungszeit-
raum geheiratet hat, sein Ehegatte unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig ist, beide Ehegatten
im Veranlagungszeitraum Arbeitslohn bezogen
haben und für den Steuerpflichtigen oder seinen
Ehegatten vor der Eheschließung die Vorschrif-
ten des $ 32 Abs. 3 oder des $ 32a Abs. 6 anzu-
wenden waren;

6. wenn die Ehe des Arbeitnehmers im Veranla-
gungszeitraum durch Tod, Scheidung oder Auf-
hebung aufgelöst worden ist und er oder sein
Ehegatte der aufgelösten Ehe im Veranlagungs-
zeitraum wieder geheiratet hat;

7. wenn der Arbeitnehmer oder sein Ehegatte ge-
trennte Veranlagung nach den 8$ 26, 26a bean-
tragt;

8. wenn die Veranlagung beantragt wird
a) zur Anwendung der Vorschriften der $$ 34,

34 c und 35,
b) zur Berücksichtigung von Verlusten aus

einer anderen Einkunftsart als derjenigen
aus nichtselbständiger Arbeit, falls die Ein-
künfte, von denen der Steuerabzug vom
Arbeitslohn nicht vorgenommen worden ist,
zusammen einen Verlustbetrag ergeben,

c) zur Berücksichtigung
(810d),

d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer auf
die Steuerschuld,

von Verlustabzügen

e) zur Anrechnung von Körperschaftsteuer auf
die Steuerschuld.

Der Antrag auf Veranlagung in den Fällen der
Nummern 7 und 8 ist bis zum Ablauf des auf den
Veranlagungszeitraum folgenden zweiten Kalender-
jahrs zu stellen. Im Falle des $ 10d Satz 1 ist der
Antrag für den vorangegangenen Veranlagungszeit-
raum bis zum Ablauf des diesem folgenden dritten
Kalenderjahrs zu stellen.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 bis 7 und 8
Buchstaben a, c, d und e ist ein Betrag in Höhe der
Einkünfte, von denen der Steuerabzug vom Arbeits-
lohn nicht vorgenommen worden ist, vom Einkom-
men abzuziehen, wenn diese Einkünfte insgesamt
nicht mehr als 800 Deutsche Mark betragen. Der
Betrag nach Satz 1 vermindert sich um den Alters-
entlastungsbetrag, soweit dieser 40 vom Hundert
des Arbeitslohns mit Ausnahme der Versorgungs-
bezüge im Sinne des $ 19Abs. 2 übersteigt.

(4) Kommt nach den Absätzen 1 und 2 eine Ver-
anlagung zur Einkommensteuer nicht in Betracht, so
gilt die Einkommensteuer, die auf die Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit entfällt, für den Steuer-
pflichtigen durch den Lohnsteuerabzug als abgegol-
ten, soweit er nicht für zu wenig erhobene Lohn-
steuer in Anspruch genommen werden kann. Die
$8$42 bis 42 b bleiben unberührt.

(5) Durch Rechtsverordnung kann in den Fällen
des Absatzes 2 Nr. 1 bis 7, in denen die Einkünfte,
von denen der Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht
vorgenommen worden ist, den Betrag von 800 Deut-
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sche Mark übersteigen, die Besteuerung so gemil-
dert werden, daß auf die volle Besteuerung dieser
Einkünfte stufenweise übergeleitet wird.
(6) Für die Durchführung der Veranlagung in den

Fällen der Absätze 1 und 2 ist das Finanzamt örtlich
zuständig, in dessen Bezirk der Steuerpflichtige am
Schluß des Veranlagungszeitraums seinen Wohnsitz
oder in Ermangelung eines Wohnsitzes seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hatte. $ 42c Abs.1 Satz 3
und Abs. 2 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwen-
den.

$ 46a
Besondere Behandlung von Einkünften aus
Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb

oder Kapitalvermögen
im Sinnedes$43Abs. 1Nr.5

Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Land-
und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder Kapital-
vermögen ist durch den Steuerabzug vom Kapital-
ertrag abgegolten, soweit es sich um Kapitalerträge
im Sinne des $ 43 Abs.1 Nr.5 handelt und der
Steuerpflichtige wegen der Steuerabzugsbeträge
nicht in Anspruch genommen werden kann. Auf
Antrag des Steuerpflichtigen ist von der Anwen-
dung des Satzes 1 abzusehen und die Veranlagung
der Einkünfte im Sinne des $ 43 Abs.1 Nr.5 zu-
sammen mit den übrigen Einkünften vorzuneh-
men. Dem Antrag ist zu entsprechen, auch wenn in
Fällen des $ 46 Abs.2 Nr.1 die Grenze von 800
Deutsche Mark nicht erreicht ist. Der Antrag ist
bis zum Ablauf des auf den Veranlagungszeitraum
folgenden zweiten Kalenderjahrs zu stellen. $ 46
Abs. 3 gilt bei einem Arbeitnehmer entsprechend.

$ 47
(weggefallen)

VII. Besteuerung nach demVerbrauch

$ 48
(1) Der Steuerpflichtige kann nach dem Ver-

brauch besteuert werden, wenn der Verbrauch im
Kalenderjahr 10000 Deutsche Mark überstiegen hat
und um mindestens die Hälfte höher ist als das Ein-
kommen. Der Betrag von 10000 Deutsche Mark er-
höht sich um je 2 000 Deutsche Mark für jedes Kind
des Steuerpflichtigen ($ 32 Abs. 4 bis 7).
(2)Zum Verbrauch gehören alle Aufwendungen

des Steuerpflichtigen für seinen Haushalt und für
seine Lebensführung und die Lebensführung seiner
Angehörigen.

(3) Zum Verbrauch gehören nicht
1. die Sonderausgaben ($ 10Abs. 1);
2. die Steuern vom Einkommen und sonstige Per-

sonensteuern;

3. Ausgaben für Aussteuern oder Ausstattungen,
soweit sie das den Verhältnissen des Steuer-
pflichtigen entsprechende Maß nicht überstiegen
haben; .



4. Ausgaben für politische, künstlerische, mild-
tätige, kirchliche, religiöse, wissenschaftliche
und gemeinnützige Zwecke;

a Ausgaben, die durch Krankheiten, Todesfälle
oder Unglücksfälle oder durch körperliche oder
geistige Gebrechen verursacht sind;

6. Aufwendungen, die durch Geburt eines Kindes
entstanden sind;

7. außerordentliche Aufwendungen, die durch den
Unterhalt oder die Erziehung eines Kindes oder
den Unterhalt eines bedürftigen Angehörigen ent-
standen sind;

8. Aufwendungen aus sozialen Beweggründen für
Arbeitnehmer oder frühere Arbeitnehmer oder
für ihre Angehörigen;

9. der Teil des Verbrauchs, den der Steuerpflichtige
bestritten hat
a) aus Einkommen, das er in den letzten drei

Jahren versteuert, aber nicht verbraucht hat,
b) aus Einnahmen, die nach den $$ 3 und 3a

steuerfrei sind, oder aus Bezügen, die dem
Steuerpflichtigen nach $ 22 Nr. 1 Satz 2 nicht
zuzurechnen sind.

(4) Die Einkommensteuer nach dem Verbrauch
beträgt nur die Hälfte der Steuer, die sich aus der
Einkommensteuertabelleergibt. Wenn der sich da-
nach ergebende Steuerbetrag geringer ist als der
Steuerbetrag, der sich bei Zugrundelegung des Ein-
kommens ergeben würde, so ist der Besteuerung
nicht der Verbrauch, sondern das Einkommen zu-
grunde zu legen.

VIII. Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger

8 49

Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte
(1) Inländische Einkünfte im Sinne der beschränk-

ten Einkommensteuerpflicht ($ 1 Abs. 3) sind
1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen Land-

und Forstwirtschaft ($$ 13, 14);
Einkünfte aus Gewerbebetrieb (88 15, 16),
a) für den im Inland eine Betriebstätte unter-

halten wird oder ein ständiger Vertreter be-
stellt ist,

b) die durch den Betrieb eigener oder gechar-
terter Seeschiffe oder Luftfahrzeuge aus Be-
förderungen zwischen inländischen und von
inländischen zu ausländischen Häfen erzielt
werden, einschließlich der Einkünfte aus an-
deren mit solchen Beförderungen zusammen-
hängenden, sich auf das Inland erstrecken-
den Beförderungsleistungen, oder

D

c) die aus der Veräußerung eines Anteils an
einer Kapitalgesellschaft erzielt werden
($ 17), die ihre Geschäftsleitung oder ihren
Sitz im Inland hat;

3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit ($ 18), die im
Inland ausgeübt oder verwertet wird oder wor-
den ist;

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ($ 19),
die im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder
worden ist, und Einkünfte, die aus inländischen
öffentlichen Kassen einschließlich der Kassen
der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen
Bundesbank mit Rücksicht auf ein gegenwärli-
ges oder früheres Dienstverhältnis gewährt wer-
den;
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des
a) $ 20 Abs.1 Nr.1, 2, 4, 6 und 7, wenn der

Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder
Sitz im Inland hat;

b)$20Abs.1Nr.3;
c) 820 Abs. 1Nr. 5 und 8, wenn

aa) das Kapitalvermögen durch inländischen
Grundbesitz, durch inländische Rechte,
die den Vorschriften des bürgerlichen
Rechts über Grundstücke unterliegen,
oder durch Schiffe, die in ein inländi-
sches Schiffsregister eingetragen sind,
unmittelbar oder mittelbar gesichert ist,
oder

- bb) das Kapitalvermögen in Anleihen und
Forderungen besteht, die in ein öffent-
liches Schuldbuch eingetragen oder über
die Teilschuldverschreibungen ausge-
geben sind, und der Schuldner Wohnsitz,
Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat.
Das gilt nicht für Kapitalerträge aus An-
leihen, bei denen der Steuerabzug vom
Kapitalertrag nach $ 43 Abs. 1 Nr. 6 letz-
ter Satz nicht vorzunehmen ist und für
Kapitalerträge aus festverzinslichen
Wertpapieren im Sinne des $ 43 Abs. I
Nr.5 mit Ausnahme von Wandelanlei-
hen und Gewinnobligationen.

Die Vorschrift des $ 20 Abs. 2 gilt entsprechend;

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
($ 21), wenn das unbewegliche Vermögen, die
Sachinbegriffe oder Rechte im Inland belegen
oder in ein inländisches öffentliches Buch oder
Register eingetragen sind oder in einer inländi-
schen Betriebstätte verwertet werden;
sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Nr. 1, so-
weit sie dem Steuerabzug unterworfen werden;
sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Nr. 2, so-
weit es sich um Spekulationsgeschäfte mit in-
ländischen Grundstücken oder mit inländischen
Rechten handelt, die den Vorschriften des bür-
gerlichen Rechts über Grundstücke unterliegen;

sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Nr. 3, auch
wenn sie bei Anwendung dieser Vorschrift
einer anderen Einkunftsart zuzurechnen wären,
soweit es sich um Einkünfte aus der Nutzung
beweglicher Sachen im Inland oder aus der
Überlassung der Nutzung oder des Rechts auf
Nutzung von gewerblichen, technischen, wissen-
schaftlichen und ähnlichen Erfahrungen, Kennt-
nissen und Fertigkeiten, z.B. Plänen, Mustern
und Verfahren, handelt, die im Inland genutzt



werden oder worden sind; dies gilt nicht, soweit
es sich um steuerpflichtige Einkünfte im Sinne
der Nummern 1bis 8 handelt.

(2) Im Ausland gegebene Besteuerungsmerkmale
bleiben außer Betracht, soweit bei ihrer Berücksich-
tigung inländische Einkünfte im Sinne des Absat-
zes 1nicht angenommen werden könnten.
(3)Bei Schiffahrt-und Luftfahrtunternehmensind

die Einkünfte im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 Buch-
stabe b mit 5 vom Hundert der für diese Beförde-
rungsleistungen vereinbarten Entgelte anzusetzen.
Das gilt auch, wenn solche Einkünfte durch eine in-
ländische Betriebstätte oder einen inländischen
ständigen Vertreter erzielt werden (Absatz 1 Nr.2
Buchstabe a).
(4) Abweichend von Absatz 1 Nr.2 sind Ein-

künfte steuerfrei, die ein beschränkt Steuerpflichti-
ger mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in
einem ausländischen Staat durch den Betrieb eige-
ner oder gecharterter Schiffe oder Luftfahrzeuge
aus einem Unternehmen bezieht, dessen Geschäfts-
leitung sich in dem ausländischen Staat befindet.
Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, daß die-
ser ausländische Staat Steuerpflichtigen mit Wohn-
sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes eine entsprechende Steuer-
befreiungfür derartigeEinkünfte gewährtund daß
der Bundesminister für Verkehr die Steuerbefreiung
nach Satz 1 für verkehrspolitisch unbedenklich er-
klärt hat.

8 50
Sondervorschriften für beschränkt Steuerpflichtige

(1) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Betriebs-
ausgaben ($ 4 Abs.4 bis 6) oder Werbungskosten
($ 9) nur insoweit abziehen, als sie mit inländischen
Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang ste-
hen. Die Vorschrift des $ 10 ist nur hinsichtlich der
als Sonderausgaben abzugsfähigen Teile der Ver-
mögensabgabe anzuwenden. Die Vorschrift des
$ 10d ist nur anzuwenden, wenn Verluste in wirt-
schaftlichem Zusammenhang mit inländischen Ein-
künften stehen und sich aus Unterlagen ergeben,
die im Inland aufbewahrt werden. Die Vorschriften
des $ 34 sind nur insoweit anzuwenden, als sie sich
auf Gewinne aus der Veräußerungeines land- und
forstwirtschaftlichenBetriebs($14),einesGewerbe-
betriebs ($ 16),einer wesentlichen Beteiligung ($ 17)
oder auf Veräußerungsgewinne im Sinne des $ 18
Abs. 3 beziehen. Die übrigen Vorschriften der $$ 10
und 34 und die Vorschriften der $$ 9a, 10c, 16
Abs. 4 Satz 3, $ 20 Abs. 4, $$ 24a, 32, 32a Abs. 6,
8$33, 33 a und 33b sind nicht anzuwenden.
(2) Bei Einkünften, die dem Steuerabzug unter-

liegen, und bei Einkünften im Sinne des $ 20 Abs.1
Nr.5 und 8 ist für beschränkt Steuerpflichtige ein
Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten
nicht zulässig. Einkünfte im Sinne des Satzes 1 dür-
fen bei einemVerlustabzug ($ 10d) nicht berück-
sichtigt werden.
(3) Die Einkommensteuer bemißt sich bei be-

schränkt Steuerpflichtigen, die veranlagt werden,
nach $ 32a Abs.1; dabei ist ein Sonderfreibetrag

von 840 Deutsche Mark vom Einkommen abzuzie-
hen. Die Einkommensteuer beträgt mindestens
25 vom Hundert des zu versteuernden Einkommens.
Dieser Mindeststeuersatzgilt nicht für natürliche
Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufent-
halt in der Deutschen Demokratischen Republik
oderBerlin (Ost).
(4) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 sind

bei beschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeit-
nehmern insoweit, als sie Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit im Sinne des $ 49 Abs. 1 Nr. 4 be-
ziehen, die Vorschriften der $ 9a Nr. 1, $ 10 Abs. 1
Nr. 1, 4 bis 7, $ 10c Abs. 1, $ 10c Abs. 3 ohne Mög-
lichkeit, die tatsächlichen Aufwendungen nach-
zuweisen, $$ 24a, 32 Abs. 2 und Abs. 3 Nr. 1 so-
wie Abs. 4 bis 8 anzuwenden. Absatz 3 Satz 2 ist
nicht anzuwenden. Verheirateten Arbeitnehmern
wird ein Freibetrag von 70 Deutsche Mark monat-
lich, Arbeitnehmern, die mindestens ein Kind ($ 32
Abs. 4 bis 7) haben, von 250 Deutsche Mark monat-
lich gewährt; $ 32 Abs. 3 Nr. 1 ist in diesen Fällen
nicht anzuwenden. Die Jahres- und Monatsbeträge
nach den Sätzen 1 und 3 ermäßigen sich zeitantei-
lig, wenn Einkünfte im Sinne des $ 49 Abs. 1 Nr. 4
nicht während eines vollen Kalenderjahrs oder Ka-
lendermonats zugeflossen sind.
(5) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem

Steuerabzug vom Arbeitslohn oder vom Kapital-
ertrag oder dem Steuerabzug auf Grund des $ 50a
unterliegen, gilt bei beschränkt Steuerpflichtigen
durch den Steuerabzug als abgegolten. $ 36 Abs.?
Nr. 3 ist nicht anzuwenden. Die Sätze 1 und 2 gel-
ten nicht, wenn die Einkünfte Betriebseinnahmen
eines inländischen Betriebs sind.
(6) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer bei

beschränkt Steuerpflichtigen ganz oder zum Teil er-
lassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn
es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig
ist oder eine gesonderte Berechnung der Einkünfte
besonders schwierig ist.

8 50a
Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen

(1) Bei beschränkt steuerpflichtigen Mitgliedern
des Aufsichtsrats (Verwaltungsrats) von inländi-
schen Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaf-
ten auf Aktien, Berggewerkschaften, Gesellschaften
mit beschränkter Haftung und sonstigen Kapital-
gesellschaften,Genossenschaftenund Personenver-
einigungen des privaten und des öffentlichen
Rechts, bei denen die Gesellschafter nicht als Unter-
nehmer (Mitunternehmer)anzusehen sind, unter-
liegen die Vergütungen jeder Art, die ihnen von
den genannten Unternehmungen für die Über-
wachung der Geschäftsführunggewährt werden
(Aufsichtsratsvergütungen), dem Steuerabzug (Auf-
sichtsratsteuer).
(2) Die Aufsichtsratsteuer beträgt 30 vom Hun-

dertderAufsichtsratsvergütungen.
(3) Dem Steuerabzug unterliegt der volle Betrag

der Aufsichtsratsvergütung ohne jeden Abzug.
Werden Reisekosten (Tagegelder und Fahrtaus-
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lagen) besonders gewährt, so gehören sie zu den
Aufsichtsratsvergütungen nur insoweit, als sie die
tatsächlichen Auslagen übersteigen.
(4) Die Einkommensteuer wird bei beschränkt

Steuerpflichtigen im Wege des Steuerabzugs er-
hoben
a) bei Einkünften aus der Ausübung oder Verwer-

tung einer Tätigkeit als Künstler, Berufssportler,
Schriftsteller, Journalist oder Bildberichterstat-
ter einschließlich solcher Tätigkeiten für den
Rundfunk oder Fernsehfunk ($ 49 Abs.1 Nr.2
bis 4),

b) bei Einkünften, die aus Vergütungen für die Nut-
zung beweglicher Sachen oder für dieÜberlas-
sung der Nutzung oder des Rechts auf Nutzung
von Rechten, insbesondere von Urheberrechten
und gewerblichen Schutzrechten, von gewerb-
lichen, technischen, wissenschaftlichen und ähn-
lichen Erfahrungen, Kenntnissen und Fertig-
keiten, z.B. Plänen, Mustern und Verfahren, her-
rühren ($49 Abs. 1 Nr. 2, 3, 6 und 9).

Der Steuerabzug beträgt 25 vom Hundert der Ein-
nahmen. Soweit die Tätigkeit im Sinne des Buch-
stabens a im Inland ausgeübt wird oder worden ist,
beträgt der Steuerabzug 15 vom Hundert der Ein-
nahmen.

(5) Die Steuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem
die Aufsichtsratsvergütungen (Absatz 1) oder die
Vergütungen (Absatz 4) dem Gläubiger der Auf-
sichtsratsvergütungen oder der Vergütungen zuflie-
ßen. In diesem Zeitpunkt hat der Schuldner der
Aufsichtsratsvergütungen oder der Vergütungen
den Steuerabzug für Rechnung des beschränkt steu-
erpflichtigen Gläubigers (Steuerschuldner) vorzu-
nehmen. Er hat die innerhalb eines Kalenderviertel-
jahrs einbehaltene Steuer jeweils bis zum 10. des
dem Kalendervierteljahr folgenden Monats an das
für ihn zuständige Finanzamt abzuführen. Der be-
schränkt Steuerpflichtige ist beim Steuerabzug von
Aufsichtsratsvergütungen oder von Vergütungen
Steuerschuldner. Der Schuldner der Aufsichtsrats-
vergütungen oder der Vergütungen haftet aber für
die Einbehaltung und Abführung der Steuer. Der
Steuerschuldner wird nur in Anspruch genommen,
1. wenn der Schuldner der Aufsichtsratsvergütung

oder der Vergütungen diese nicht vorschrifts-
mäßig gekürzt hat oder

2. wenn der beschränkt steuerpflichtige Gläubiger
weiß, daß der Schuldner die einbehaltene Steuer
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat, und dies
dem Finanzamt nicht unverzüglich mitteilt.
(6) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt wer-

den, daß bei Vergütungen für die Nutzung oder das
Recht auf Nutzung von Urheberrechten (Absatz 4
Buchstabe b), wenn die Vergütungen nicht unmittel-
bar an den Gläubiger, sondern an einen Beauftrag-
ten geleistet werden, an Stelle des Schuldners der
Vergütung der Beauftragte die Steuer einzubehalten
und abzuführen hat und für die Einbehaltung und
Abführung haftet.

(7) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer
von beschränkt steuerpflichtigen Einkünften, soweit
diese nicht bereits dem Steuerabzug unterliegen, im
Wege des Steuerabzugs erheben, wenn dies zur
Sicherstellung des Steueranspruchs zweckmäßig ist.
Das Finanzamt bestimmt hierbei die Höhe des Steu-
erabzugs.

IX. Sonstige Vorschriften,
Ermächtigungs- und Schlußvorschriften

850b
Prüfungsrecht

Die Finanzbehörden sind berechtigt, Verhältnisse,
die für die Anrechnung oder Vergütung von Körper-
schaftsteuer oder für die Anrechnung oder Erstat-
tung von Kapitalertragsteuer von Bedeutung sind
oder der Aufklärung bedürfen, bei den am Verfah-
ren Beteiligten zu prüfen. Die 88 193 bis 203 der
Abgabenordnung gelten sinngemäß.

$ 51
Ermächtigung

(1) Die Bundesregierungwird ermächtigt, mit
Zustimmung des Bundesrates
1. zur Durchführung dieses Gesetzes Rechtsverord-

nungen zu erlassen, soweit dies zur Wahrung der
Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung, zurBeseiti-
gung von Unbilligkeiten in Härtefällen oder zur
Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens erfor-
derlich ist, und zwar:
a) überdieAbgrenzungder Steuerpflicht,
b) über die Ermittlung der Einkünfte und die

Feststellung des Einkommens einschließlich
der abzugsfähigen Beträge,

c) über die Veranlagung, die Anwendung der
Tarifvorschriften und die Regelung der
Steuerenirichtung einschließlich der Steuer-
abzüge,

d) über die Besteuerung der beschränkt Steuer-
pflichtigen einschließlich eines Steuerabzugs;

9. Vorschriften durch Rechtsverordnung zu erlassen
a) über die sich aus der Aufhebung oder Ände-

rung von Vorschriften dieses Gesetzes erge-
benden Rechtsfolgen, soweit dies zur Wah-
rung der Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung
oder zur Beseitigung von Unbilligkeiten in
Härtefällen erforderlich ist;

b) nach denen für jeweils zu bestimmende Wirt-
schaftsgüter des Umlaufvermögens eine den
steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage für
Preissteigerungen in Höhe eines Vomhundert-
satzes des sich nach $ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1
ergebenden Werts dieser Wirtschaftsgüter
zugelassen werden kann, wenn ihre Börsen-
oder Marktpreise (Wiederbeschaffungspreise)
am Bilanzstichtag gegenüber den Börsen- oder
Marktpreisen (Wiederbeschaffungspreisen) am
vorangegangenen Bilanzstichtag "wesentlich
gestiegen sind. Der Vomhundertsatz ist nach
dem Umfang dieser Preissteigerung zu be-
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stimmen; dabei ist ein angemessener Teil der
Preissteigerung unberücksichtigt zu lassen.
Die Rücklage für Preissteigerungen ist späte-
stens bis zum Ende des auf die Bildung fol-
genden sechsten Wirtschaftsjahrs gewinn-
erhöhend aufzulösen. Bei wesentlichen
Preissenkungen, die auf die Preissteigerungen
im Sinne des Satzes 1 folgen, kann die volle
oder teilweise Auflösung der Rücklage zu
einemfrüherenZeitpunktbestimmtwerden;

d)

gaben zur Förderung steuerbegünstigter
Zwecke im Sinne des $ 10b auf Zuwendungen
an bestimmte Körperschaften, Personenverei-
nigungen oder Vermögensmassen sowie über
eine Anerkennung gemeinnütziger Zwecke als
besonders förderungswürdig;
— f} (weggefallen);

h)
zahlungstermine;
(weggefallen);

k)

des Baues von Landarbeiterwohnungen und
über eine Steuerermäßigung beim Bau von
Heuerlings- und Werkwohnungen für länd-
liche Arbeiter;
über eine Abschreibungsfreiheit oder Steuer-
ermäßigungen für bestimmte Wirtschaftsge-
bäude, für Um- und Ausbauten an Wirt-
schaftsgebäuden, für Hofbefestigungen und
Wirtschaftswege, für bestimmte bewegliche
Güter des Anlagevermögens einschließlich
Betriebsvorrichtungen bei buchführenden und
nichtbuchführenden Land- und Forstwirten.
Dabei ist für diese Wirtschaftsgebäude sowie
für Um- und Ausbauten von einer höchstens
30jährigen Nutzungsdauer auszugehen. Die
Abschreibungsfreiheit oder Steuerermäßigung
kann auch bei Zuschüssen zur Finanzierung
der Anschaffung oder Herstellung von Wirt-
schaftsgütern im Sinne des Satzes 1 zugelas-
sen werden, wenn mit den Zuschüssen ein
Recht auf Mitbenutzung dieser Wirtschaftsgü-
ter erworben wird. Die Abschreibungsfreiheit
oder Steuerermäßigung auf Grund der vorste-
henden Fassung dieser Ermächtigung kann
erstmals für Wirtschaftsjahre zugelassen wer-
den, die im Veranlagungszeitraum 1964begin-
nen;

gütern des Anlagevermögens, die unmittelbar
und ausschließlich dazu dienen, Schädigungen
durch Abwässer zu verhindern, zu beseitigen
oder zu verringern, und die in der Zeit vom
1. Januar 1955bis zum 31. Dezember 1974von
Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach $4
Abs.1 oder $ 5 ermitteln, angeschafft oder
hergestellt werden. Voraussetzung ist, daß die
Anschaffung oder Herstellung der Wiirt-
schaftsgüter im öffentlichen Interesse erfor-
derlich ist. Die Sonderabschreibungen können
im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Her-
stellung und in den vier folgenden Wirt-
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schaftsjahren neben den Absetzungen für Ab-
nutzung nach $ 7 in Anspruch genommen wer-
den, und zwar
bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens j

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Sie können bereits für Anzahlungen auf An-
schaffungskosten und für Teilherstellungsko-
sten zugelassen werden. Die Sonderabschrei-
bungen können auch bei Zuschüssen zur
Finanzierung der Anschaffung oder Herstel-
lung von Wirtschaftsgütern im Sinne des Sat-
zes 1 zugelassen werden, wenn mit den
Zuschüssen ein Recht auf Mitbenutzung dieser
Wirtschaftsgüter erworben wird. Bei Wirt-
schaftsgütern, für die von den Sonderabschrei-
bungen Gebrauch gemacht wird, sind die
Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 in glei-
chen Jahresbeträgen vorzunehmen. Die Son-
derabschreibungen sind nicht zuzulassen für
Wirtschaftsgüter, die im Rahmen der Neuer-
richtung von Betrieben oder Betriebstätten
angeschafftoderhergestelltwerden;
nach denen jeweils zu bestimmende Wirt-
schaftsgüter des Umlaufvermögens ausländi-
scher Herkunft, welche die nachstehend be-
zeichneten Voraussetzungen erfüllen und
nach dem Erwerb weder bearbeitet noch ver-
arbeitet worden sind, statt mit dem sich nach
& 6 Abs.1 Nr.2 ergebenden Wert mit dem
folgenden Wert angesetzt werden können:
aa) Wirtschaftsgüter, deren Preis auf dem

Weltmarkt wesentlichen Schwankungen
unterliegt, mit einem Wert, der bis zu
20 vom Hundert unter den Anschaffungs-
kosten oder dem niedrigeren Börsen- oder
Marktpreis (Wiederbeschaffungspreis) des
Bilanzstichtags liegt, ’

bb) Wirtschaftsgüter, die wegen ihrer beson-
deren volkswirtschaftlichen Bedeutung
zur Deckung des Bedarfs der deutschen
Wirtschaft erforderlich sind (Waren
des volkswirtschaftlich vordringlichen
Bedarfs), mit einem Wert, der bei einem
Mehrbestand an diesen Waren bis zu
30 vom Hundert und bei dem übrigen
Bestand bis zu 20 vom Hundert unter den
Anschaffungskosten oder dem niedrige-
ren Börsen- oder Marktpreis (Wiederbe-
schaffungspreis) des Bilanzstichtags liegt;
statt des Abschlags auf einen Mehrbe-
stand kann bei den einzelnen Waren des
volkswirtschaftlich vordringlichen Be-
darfs ein Abschlag bis zu 30 vom Hun-
dert von den Anschaffungskostenoder
dem niedrigeren Börsen- oder Marktpreis
(Wiederbeschaffungspreis) des Bilanz-
stichtags zugelassen werden, soweit diese
Waren im Geltungsbereich dieses Geset-
zes neben den handelsüblichen Vorräten
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eingelagert werden und nur unter beson-
ders zu bestimmenden Bedingungen dem
Lager (Sonderlager) entnommen werden
können.
Ein Mehrbestand ist anzunehmen, soweit
der mengenmäßige Bestand der Waren am
Schluß des Wirtschaftsjahrs im einzelnen
und insgesamt den Bestand an einem noch
zu bestimmenden Zeitpunkt, der nach
dem 31. Dezember 1954 liegt, übersteigt.
Hierbei sind nur Waren zu berücksichti-
gen, die sich im Geltungsbereich dieses
Gesetzes befinden.

Der Wertansatz nach Doppelbuchstabe bb
kann nur in Wirtschaftsjahren zugelassen
werden, die vor dem 1. Januar 1974enden. Er-
füllen Wirtschaftsgüter die Voraussetzungen
zu Doppelbuchstabe aa und zu Doppelbuch-
stabe bb, so kann der Wertansatz nach Wahl
des Steuerpflichtigen entweder nach Doppel-
buchstabe aa oder nach Doppelbuchstabe bb
zugelassen werden. Für Wirtschaftsgüter, für
die das Land Berlin vertraglich das mit der
Einlagerung verbundene Preisrisiko übernom-
men hat, ist ein Wertansatz nach Doppelbuch-
stabe aa oder nach Doppelbuchstabe bb nicht
zulässig;

aa) im Tiefbaubetrieb des Steinkohlen-, Pech-
kohlen-, Braunkohlen- und Erzbergbaues
bei Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens unter Tage und bei bestimmten mit
dem Grubenbetrieb unter Tage in unmit-
telbarem Zusammenhang stehenden, der
Förderung, Seilfahrt, Wasserhaltung und
Wetterführung sowie der Aufbereitung
des Minerals dienenden Wirtschaftsgü-
tern des Anlagevermögens über Tage,
soweit die Wirtschaftsgüter
für die Errichtung von neuen Förder+
schachtanlagen, auch in Form von An-
schlußschachtanlagen,
für die Errichtung neuer Schächte so-
wie die Erweiterung des Grubengebäu-
des und den durch Wasserzuflüsse aus
stilliegenden Anlagen bedingten Aus-
bau der Wasserhaltung bestehender
Schachtanlagen,
für Rationalisierungsmaßnahmen in der
Hauptschacht-, Blindschacht-, Strecken-
und Abbauförderung, im Streckenvor-
trieb, in der Gewinnung, Versatzwirt-
schaft, Seilfahrt, Wetterführung und
Wasserhaltung sowie in der Aufberei-
tung,
für die Zusammenfassung von mehreren
Förderschachtanlagen zu einer einheit-
lichen Förderschachtanlage
und
für den Wiederaufschluß stilliegender
Grubenfelder und Feldesteile,

bb) im Tagebaubetrieb des Braunkohlen- und
Erzbergbaues

bei bestimmten Wirtschaftsgütern des be-
weglichen Anlagevermögens (Grubenauf-
schluß, Entwässerungsanlagen, Großge-
räte sowie Einrichtungen des Grubenret-
tungswesens und der Ersten Hilfe und im
Erzbergbau auch Aufbereitungsanlagen),
die
für die Erschließung neuer Tagebaue,
auch in Form von Anschlußtagebauen,
für Rationalisierungsmaßnahmen bei
laufenden Tagebauen,
beim Übergang zum Tieftagebau für die
Freilegung und Gewinnung der Lager-
stätte
und
für die Wiederinbetriebnahme stillge-
legter Tagebaue

von Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach
$ 5 ermitteln, angeschafft oder hergestellt wer-
den. Voraussetzung für die Inanspruchnahme
der Sonderabschreibungen ist, daß die Förde-
rungswürdigkeit der bezeichneten Vorhaben
von der obersten Landesbehörde für Wirt-
schaft im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Wirtschaft bescheinigt worden
ist. Die Sonderabschreibungen können im
Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Her-
stellung und in den vier folgenden Wirt-
schaftsjahren neben den Absetzungen für
Abnutzung nach $ 7 in Anspruch genommen
werden, und zwar
bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Sie können bereits für Anzahlungen auf
Anschaffungskosten und für Teilherstellungs-
kosten zugelassen werden.
Bei den begünstigten Vorhaben im Tagebau-
betrieb des Braunkohlen- und Erzbergbaues
kann außerdem zugelassen werden, daß die
aufgewendeten Kosten für den Vorabraum bis
zu 50 vom Hundert als sofort abzugsfähige
Betriebsausgaben behandelt werden;

Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die
unmittelbar und ausschließlich dazu dienen,
die Verunreinigung der Luft zu verhindern, zu
beseitigen oder zu verringern, und die in der
Zeit vom 1. Januar 1957bis zum 31. Dezember
1974von Steuerpflichtigen,die den Gewinn
nach $ 4 Abs. 1 oder $ 5 ermitteln, angeschafft
oder hergestellt werden; die Sonderabschrei-
bungen können auch zugelassen werden, wenn
auf Grund behördlicher Anordnung aus-
schließlich aus Gründen der Luftreinhaltung
bei Feuerungs- oder Dampfkesselanlagen
sowie bei Anlagen, bei denen durch che-
mische Verfahren Luftverunreinigungen ent-
stehen, Umstellungen oder Veränderungen
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vorgenommen oder Schornsteine errichtet
oder aufgestockt oder Anschlüsse an eine
Fernwärmeversorgungsanlage vorgenommen
werden. Die Sonderabschreibungen können im
Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Her-
stellung und in den vier folgenden Wirt-
schaftsjahren neben den Absetzungen für
Abnutzungnach $ 7 bis zu insgesamt50vom
Hundert der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten in Anspruch genommen werden. Sie
können bereits für Anzahlungen auf Anschaf-
fungskosten und für Teilherstellungskosten
zugelassen werden. Bei Wirtschaftsgütern, für
die von den Sonderabschreibungen Gebrauch
gemacht wird, sind die Absetzungen für
Abnutzung nach $ 7 in gleichen Jahresbeträ-
gen vorzunehmen. Voraussetzung für die
Inanspruchnahme der Sonderabschreibungen
ist, daß die Anschaffung oder Herstellung der
Wirtschaftsgüter im öffentlichen Interesse er-
forderlich ist. Die Sonderabschreibungen sind
nicht zuzulassen für Wirtschaftsgüter, die im
Rahmen der Neuerrichtung von Betrieben
oder Betriebstätten angeschafft oder herge-
stellt werden;

nutzung oder Substanzverringerung bei nicht
zu einem Betriebsvermögen gehörenden Wirt-
schaftsgütern, die vor dem 21. Juni 1948ange-
schafft oder hergestellt oder die unentgeltlich
erworben sind. Hierbei kann bestimmt wer-
den, daß die Absetzungen für Abnutzung oder
Substanzverringerung nicht nach den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, son-
dern nach Hilfswerten (am 21. Juni 1948maß-
gebender Einheitswert, Anschaffungs- oder
Herstellungskosten des Rechtsvorgängers
abzüglich der von ihm vorgenommenen
Absetzungen, fiktive Anschaffungskosten an
einem noch zu bestimmenden Stichtag) zu be-
messen sind. Zur Vermeidung von Härten
kann zugelassen werden, daß an Stelle der
Absetzungen für Abnutzung, die nach dem am
21. Juni 1948maßgebendenEinheitswert zu
bemessen sind, der Betrag abgezogen wird,
der für das Wirtschaftsgut in dem Veranla-
gungszeitraum 1947als Absetzung für Abnut-
zung geltend gemacht werden konnte. Für das

Stelle des 21. Juni 1948 jeweils der 1. April
1949;

für den Einbau von Anlagen und Einrichtun-
gen im Sinne des $ 40 Abs. 1 Buchstaben a bis
d sowie f und g des Zweiten Wohnungsbauge-
setzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 2330-2, veröffentlichten
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch
das Gesetz vom 23. März 1976 (BGBl. I
S. 737), — im Saarland im Sinne des $ 21
Abs.1 Buchstaben a bis d sowie f und g des
Wohnungsbaugesetzes für das Saarland in der
Fassung der Bekanntmachung vom 7. März
1972 (Amtsblatt des Saarlandes S. 149),zuletzt
geändert durch das Gesetz vom 23. März 1976

)

s)
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(BGBl. IS. 737), — von Fahrstuhlanlagen bei
Gebäuden mit mehr als vier Geschossen und
von Heizungs- und Warmwasseranlagen
sowie für den Umbau von Fenstern und Türen,
für den Anschluß an die Kanalisation oder die
Wasserversorgung und für Maßnahmen, die
ausschließlich zum Zweck des Wärme- oder
Lärmschutzes vorgenommen werden. Voraus-
setzung für die Gewährung der erhöhten
Absetzungen ist, daß die Gebäude nicht zu
einem Betriebsvermögen gehören, überwie-
gend Wohnzwecken dienen und vor dem
1.Januar 1957 fertiggestellt worden sind. Die
Voraussetzung, daß die Gebäude vor dem
1. Januar 1957 fertiggestellt worden sind, ent-
fällt bei Aufwendungen für den Anschluß an
die Kanalisation oder die Wasserversorgung,
wenn der Anschluß nicht schon im Zusam-
menhang mit der Errichtung des Gebäudes
möglich war. Die erhöhten Absetzungen dür-
fen jährlich 10 vom Hundert der Aufwendun-
gen nicht übersteigen;
nach denen Steuerpflichtige größere Aufwen-
dungen
aa) für die Erhaltung von nicht zu einem Be-

triebsvermögen gehörenden Gebäuden,
die überwiegend Wohnzwecken dienen,
abweichend von $ 11Abs. 2,

bb) zur Erhaltung eines Gebäudes in einem
förmlich festgelegten Sanierungsgebiet
oder städtebaulichen Entwicklungsbe-
reich, die für Maßnahmen im Sinne des
$ 39 e des Bundesbaugesetzes und des $43
Abs. 3 Satz 2 des Städtebauförderungs-
gesetzes aufgewendet worden sind,

auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig verteilen
können;
nach denen bei Anschaffung oder Herstellung
von abnutzbaren beweglichen und bei Her-
stellung von abnutzbaren unbeweglichen
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens auf
Antrag ein Abzug von der Einkommensteuer
für den Veranlagungszeitraum der Anschaf-
fung oder Herstellung bis zur Höhe von 7,5
vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten dieser Wirtschaftsgüter vorge-
nommen werden kann, wenn eine Störung des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts einge-
treten ist oder sich abzeichnet, die eine nach-
haltige Verringerung der Umsätze oder der
Beschäftigungzur Folge hatte oder erwarten
läßt, insbesondere bei einem erheblichen
Rückgang der Nachfrage nach Investitionsgü-
tern oder Bauleistungen. Bei der Bemessung
des von der Einkommensteuerabzugsfähigen
Betrags dürfen nur berücksichtigt werden
aa) die Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten von beweglichen Wirtschaftsgü-
tern, die innerhalb eines jeweils festzuset-
zenden Zeitraums, der ein Jahr nicht
übersteigen darf (Begünstigungszeit-
raum), angeschafft oder hergestellt wer-
den,
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bb) die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten von beweglichen Wirtschaftsgü-
tern, die innerhalb des Begünstigungszeit-
raums bestellt und angezahlt werden oder
mit deren Herstellung innerhalb des
Begünstigungszeitraums begonnen wird,
wenn sie innerhalb eines Jahres, bei
Schiffen innerhalb zweier Jahre nach Ab-
lauf des Begünstigungszeitraums geliefert
oder fertiggestellt werden. Soweit beweg-
liche Wirtschaftsgüter im Sinne des Sat-
zes 1 mit Ausnahme von Schiffen nach
Ablauf eines Jahres, aber vor Ablauf
zweier Jahre nach dem Ende des Begün-
stigungszeitraums geliefert oder fertigge-
stellt werden, dürfen bei Bemessung des
Abzugs von der Einkommensteuer die bis
zum Ablauf eines Jahres nach dem Ende
des Begünstigungszeitraums aufgewende-
ten Anzahlungen und Teilherstellungsko-
sten berücksichtigt werden,

cc) die Herstellungskosten von Gebäuden, bei
denen innerhalb des Begünstigungszeit-
raums der Antrag auf Baugenehmigung
gestellt wird, wenn sie bis zum Ablauf
von zwei Jahren nach dem Ende des Be-
günstigungszeitraums fertiggestellt wer-
den;

dabei scheiden geringwertige Wirtschaftsgü-
ter im Sinne des $ 6 Abs. 2 und Wirtschaftsgü-
ter, die in gebrauchtem Zustand erworben
werden, aus. Von der Begünstigung können
außerdem Wirtschaftsgüter ausgeschlossen
werden, für die Sonderabschreibungen,
erhöhte Absetzungen oder die Investitionszu-
lage nach $ 19 des Berlinförderungsgesetzes in
Anspruch genommenwerden. In den Fällen
der Doppelbuchstaben bb und cc können bei
Bemessung des von der Einkommensteuer
abzugsfähigen Betrags bereits die im Begün-
stigungszeitraum, im Fall des Doppelbuchsta-
bensbbSatz2auchdiebiszumAblaufeines
Jahres nach dem Ende des Begünstigungszeit-
raums aufgewendeten Anzahlungen und Teil-
herstellungskosten berücksichtigt werden; der
Abzug von der Einkommensteuer kann inso-
weit schon für den Veranlagungszeitraum
vorgenommen werden, in dem die Anzahlun-
gen oder Teilherstellungskosten aufgewendet

mensteuer abzugsfähige Betrag die für den
Veranlagungszeitraumder Anschaffung oder
Herstellung geschuldete Einkommensteuer, so
kann der übersteigende Betrag von der Ein-
kommensteuer für den darauffolgenden Ver-
anlagungszeitraum abgezogen werden. Ent-
sprechendes gilt, wenn in den Fällen der Dop-
pelbuchstaben bb und cc der Abzug von der
Einkommensteuer bereits für Anzahlungen
oder Teilherstellungskosten geltend gemacht
wird. Der Abzug von der Einkommensteuer
darf jedoch die für den Veranlagungszeitraum
der Anschaffung oder Herstellung und den
folgenden Veranlagungszeitraum insgesamt
zu entrichtende Einkommensteuer nicht über-

t)

steigen. In den Fällen des Doppelbuchstabens
bb Satz 2 gilt dies mit der Maßgabe, daß an
die Stelle des Veranlagungszeitraums der
Anschaffung oder Herstellung der Veranla-
gungszeitraum tritt, in dem zuletztAnzahlun-
gen oder Teilherstellungskosten aufgewendet
worden sind. Werden begünstigte Wiiıt-
schaftsgüter von Gesellschaften im Sinne des
$ 15 Abs. 1 Nr. 2 und 3 angeschafft oder
hergestellt, so ist der abzugsfähige Betrag
nach dem Verhältnis der Gewinnanteile ein-
schließlich der Vergütungen aufzuteilen. Die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der
Wirtschaftsgüter, die bei Bemessung des von
der Einkommensteuer abzugsfähigen Betrags
berücksichtigt worden sind, werden durch den
Abzug von der Einkommensteuer nicht gemin-
dert. Rechtsverordnungenauf Grund dieser
Ermächtigung bedürfen der Zustimmung des
Bundestages. Die Zustimmung gilt als erteilt,
wenn der Bundestag nicht binnen vier
Wochen nach Eingang der Vorlage der Bun-
desregierung die Zustimmung verweigert hat;
(weggefallen);

Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die
der Forschung oder Entwicklung dienen und
vor dem 1. Januar 1975 von Steuerpflichtigen,
die den Gewinn nach $ 4 Abs. 1 oder $ 5 er-
mitteln, angeschafft oder hergestellt werden.
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der
Sonderabschreibungen ist, daß die bewegli-
chen Wirtschaftsgüter ausschließlich und die
unbeweglichen Wirtschaftsgüter zu mehr als
66°/s vom Hundert der Forschung oder Ent-
wicklung dienen. Die Sonderabschreibungen
können auch für Ausbauten und Erweiterun-
gen an bestehenden Gebäuden zugelassen
werden, wenn die ausgebauten oder neu her-
gestellten Gebäudeteile zu mehr als 66?/svom
Hundert der Forschung oder Entwicklung die-
nen. Die Wirtschaftsgüter dienen der For-
schung oder Entwicklung, wenn sie verwendet
werden
aa) zur Gewinnung von neuenwissenschaftli-

chen oder technischen Erkenntnissen und
Erfahrungen allgemeiner Art (Grundla-
genforschung) oder

bb) zur Neuentwicklung von Erzeugnissen
oder Herstellungsverfahren oder

cc) zur Weiterentwicklung von Erzeugnissen
oder Herstellungsverfahren, soweit
wesentliche Änderungen dieser Erzeug-
nisse oder Verfahren entwickelt werden.

Die Sonderabschreibungen können im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung
und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren
neben den Absetzungen für Abnutzung nach
$ 7 in Anspruch genommen werden, und zwar
bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
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bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Sie können bereits für Anzahlungen auf
Anschaffungskosten und für Teilherstellungs-
kosten zugelassen werden. Bei Wirtschaftsgü-
tern, für die von den Sonderabschreibungen
Gebrauch gemacht wird, sind die Absetzungen
für Abnutzung nach $ 7 in gleichen Jahres-
beträgen vorzunehmen;

gütern des Anlagevermögens, die unmittelbar
und ausschließlich dazu dienen, Lärm oder
Erschütterungen zu verhindern, zu beseitigen
oder zu verringern, und die vor dem 1. Januar
1975 von Steuerpflichtigen, die den Gewinn
nach $ 4 Abs. 1 oder $ 5 ermitteln, angeschafft
oder hergestellt werden; die Sonderabschrei-
bungen können auch zugelassen werden,
wenn auf Grund behördlicher Anordnung aus-
schließlich aus Gründen der Beseitigung oder
Verringerung von Lärm oder Erschütterungen
bei Betriebsanlagen Umstellungen oder Ver-
änderungen vorgenommen werden. Die Son-
derabschreibungen können im Wirtschaftsjahr
der Anschaffung oder Herstellung und in den
vier folgenden Wirtschaftsjahren neben den
Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 in
Anspruch genommen werden, und zwar
bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens

bis zu insgesamt 50vom Hundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Buchstabe o Satz 3 bis 5 gilt entsprechend;

fen, die in einem inländischen Seeschiffsregi-
ster eingetragen sind und vor dem 1. Januar
1979 von Steuerpflichtigen, die den Gewinn
nach $ 5 ermitteln, angeschafft oder herge-
stellt worden sind. Im Fall der Anschaffung
eines Handelsschiffes ist weitere Vorausset-
zung, daß das Schiff in ungebrauchtem
Zustand vom Hersteller erworben worden ist.
Die Sonderabschreibungen können im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung
und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren
neben den Absetzungen für Abnutzung nach
$ 7 bis zu insgesamt40 vom Hundert der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten in An-
spruch genommen werden. Sie können bereits
für Anzahlungen auf Anschaffungskosten und
für Teilherstellungskosten zugelassen werden.
Werden die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten eines Handelsschiffes zu mindestens 30
vom Hundert durch Mittel finanziert, die
weder unmittelbar noch mittelbar in wirt-
schaftlichem Zusammenhang mit der Auf-
nahme von Krediten durch den Gewerbebe-
trieb stehen, zu dessen Betriebsvermögen das
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Handelsschiff gehört, so gilt $ 7a Abs. 6 mit
der Maßgabe, daß die Sonderabschreibungen
bis zum Gesamtbetrag von 15 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten
zur Entstehung oder Erhöhung von Verlusten
führen dürfen. Satz 5 gilt nicht für Handels-
schiffe bis zu 1600 Bruttoregistertonnen, es
sei denn, es handelt sich um Tanker, See-
schlepper oder Spezialschiffe für den unmit-
telbaren oder mittelbaren Einsatz zur Gewin-
nung von Bodenschätzen. Die Sonderabschrei-
bungen sind nur unter der Bedingung zuzulas-
sen, daß die Handelsschiffe innerhalb eines
Zeitraums von acht Jahren nach ihrer
Anschaffung oder Herstellung nicht veräußert
werden; für Anteile an einem Handelsschiff
gilt dies entsprechend. Die Sätze 1 bis 5 und
Satz 7 gelten für Schiffe, die der Seefischerei
dienen, entsprechend. Für Luftfahrzeuge, die
zur gewerbsmäßigen Beförderung von Perso-
nen oder Sachen im internationalen Luftver-
kehr oder zur Verwendung zu sonstigen
gewerblichen Zwecken im Ausland bestimmt
sind, gelten die Sätze 1 bis 4 und Satz 7 mit
der Maßgabe entsprechend, daß an die Stelle
der Eintragung in ein inländisches Seeschiffs-
register die Eintragung in die deutsche Luft-
fahrzeugrolle, an die Stelle des Höchstsatzes
von 40 vom Hundert ein Höchstsatz von 30
vom Hundert und bei der Vorschrift des Sat-
zes 7 an die Stelle des Zeitraums von acht
Jahren ein Zeitraum von sechs Jahren treten.
Die Sätze 5, 6, 8 und 9 gelten erstmals für
Handelsschiffe, Schiffe, die der Seefischerei
dienen, und Luftfahrzeuge, die nach dem 31.
Dezember 1970 angeschafft oder hergestellt
werden; sie sind jedoch auf Schiffe und Luft-
fahrzeuge nicht anzuwenden, die vom Steuer-
pflichtigen, bei Gesellschaften im Sinne des
$&15 Abs. 1 Nr. 2 von der Gesellschaft, nach-
weislich vor dem 1. Januar 1971bestellt wor-
den sind oder mit deren Herstellung der Steu-
erpflichtige oder die Gesellschaft vor dem
1. Januar 1971begonnen hat;

x) über erhöhte Absetzungen bei Herstellungsko-
sten für Modernisierungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen im Sinne des $ 39e des Bun-
desbaugesetzes und für Maßnahmen im Sinne
des $ 43 Abs. 3 Satz 2 des Städtebauförde-
rungsgesetzes, die für Gebäude in einem förm-
lich festgelegten Sanierungsgebiet oder städ-
tebaulichen Entwicklungsbereich aufgewen-
det worden sind. Die erhöhten Absetzungen
dürfen jährlich 10 vom Hundert der Aufwen-
dungen nicht übersteigen;

3. die in $ 3 Nr. 52, $ 4a Abs. 1 Nr. 1, $ 7 Abs. 2,
$ 10 Abs. 6, $ 22 Nr. 1 Buchstabe a, $ 26a Abs. 3,
8 29 Abs. 1 und 2, $ 31 Abs. 2, $ 34c Abs. 6, $ 46
Abs. 5 und $ 50 a Abs. 6 vorgesehenen Rechtsver-
ordnungen zu erlassen.
(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen, nach
denen die Inanspruchnahme von Sonderabschrei-
bungen und erhöhten Absetzungen sowie die Be-
messung der Absetzung für Abnutzung in fallenden
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Jahresbeträgenganz oder teilweise ausgeschlossen
werden können, wenn eine Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts eingetreten ist oder
sich abzeichnet, die erhebliche Preissteigerungen
mit sich gebracht hat oder erwarten läßt, insbeson-
dere, wenn die Inlandsnachfrage nach Investitions-
gütern oder Bauleistungen das Angebot wesentlich
übersteigt. Die Inanspruchnahme von Sonderab-
schreibungen und erhöhten Absetzungen sowie die
Bemessung der Absetzung für Abnutzung in fallen-
den Jahresbeträgen darf nur ausgeschlossen werden
1. für bewegliche Wirtschaftsgüter, die innerhalb

eines jeweils festzusetzenden Zeitraums, der frü-
hestens mit dem Tage beginnt, an dem die Bun-
desregierung ihren Beschluß über die Verordnung
bekanntgibt, und der ein Jahr nicht übersteigen
darf, angeschafft oder hergestelit werden. Für be-
wegliche Wirtschaftsgüter, die vor Beginn dieses
Zeitraums bestellt und angezahlt worden sind
oder mit deren Herstellung vor Beginn dieses
Zeitraums angefangen worden ist, darf jedoch die
Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen und
erhöhten Absetzungen sowie die Bemessung der
Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahres-
beträgen nicht ausgeschlossen werden;

2. für bewegliche Wirtschaftsgüter und für Ge-
bäude, die in dem in Nummer 1 bezeichneten
Zeitraum bestellt werden oder mit deren Herstel-
lung in diesem Zeitraum begonnen wird. Als Be-
ginn der Herstellung gilt bei Gebäuden der
Zeitpunkt, in dem der Antrag auf Baugenehmi-
gung gestellt wird.

Rechtsverordnungenauf Grund dieser Ermächti-
gung bedürfen der Zustimmung des Bundestages
und des Bundesrates. Die Zustimmung gilt als er-
teilt, wenn der Bundesrat nicht binnen drei Wochen,
der Bundestag nicht binnen vier Wochen nach Ein-
gang der Vorlage der Bundesregierung die Zustim-
mung verweigert hat.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
Vorschriften zu erlassen, nach denen die Einkom-
mensteuer einschließlich des Steuerabzugs vom Ar-
beitslohn, des Steuerabzugs vom Kapitalertrag und
des Steuerabzugs bei beschränkt Steuerpflichtigen
1. um höchstens 10 vom Hundert herabgesetzt wer-

den kann. Der Zeitraum, für den die Herabsetzung
gilt, darf ein Jahr nicht übersteigen; er soll sich
mit dem Kalenderjahr decken. Voraussetzung ist,
daß eine Störung des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichts eingetreten ist oder sich abzeich-
net, die eine nachhaltige Verringerung der Um-
sätzeoderder Beschäftigungzur Folge hatteoder
erwarten läßt, insbesondere bei einem erheb-
lichen Rückgang der Nachfrage nach Investitions-
gütern und Bauleistungen oder Verbrauchs-
gütern;

2. um höchstens 10 vom Hundert erhöht werden
kann. Der Zeitraum, für den die Erhöhung gilt,
darf ein Jahr nicht übersteigen; er soll sich mit
demKalenderjahrdecken.Voraussetzungist, daß
eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleich-
gewichts eingetreten ist oder sich abzeichnet, die

erhebliche Preissteigerungen mit sich gebracht
hat oder erwarten läßt, insbesondere, wenn die
Nachfrage nach Investitionsgütern und Baulei-
stungen oder Verbrauchsgütern das Angebot we-
sentlich übersteigt.

Rechtsverordnungen auf Grund dieser Ermächti-
gung bedürfen der Zustimmung des Bundestages.
(4) Der Bundesminister der Finanzen wird er-

mächtigt,
1. im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehör-

den der Länder die Vordrucke für
a) den in $ 4 Abs. 5 Nr. 2 vorgesehenenNach-

weis,
b) die in $ 36b Abs. 2 vorgesehene Bescheini-

gung, .
c) die in $ 39a Abs.2 und $ 42 Abs.2 vorge-

sehenen Anträge,
d) die Lohnsteueranmeldung($ 41a Abs. 1), die

Lohnsteuerbescheinigung ($41 b Abs. 1Satz 3),
den Lohnzettel ($ 41 b Abs. 2),

e) die Anmeldung der Kapitalertragsteuer ($45 a
Abs. 1)

und die Muster des Antrags auf Vergütung von
Körperschaftsteuer ($ 36b Abs. 3), der Lohn-
steuerkarte ($ 39) und der in $ 45a Abs. 2 und 3
vorgesehenen Bescheinigungen zu bestimmen;

2. den Wortlaut dieses Gesetzes und der zu diesem
GesetzerlassenenRechtsverordnungenin der je-
weils geltenden Fassung mit neuem Datum, unter
neuer Überschrift und in neuer Paragraphenfolge
bekanntzumachenund dabei Unstimmigkeitenim
Wortlaut zu beseitigen.

$ 5la
Einkommensteuer als Maßstabsteuer

Für Steuern, die nach der veranlagten Einkom-
mensteuer oder nach der Lohnsteuer bemessen wer-
den, gilt als Maßstabsteuer die festgesetzte Einkom-
mensteuer oder die Jahreslohnsteuer nach Abzug
von 600Deutsche Mark für das erste Kind, 960Deut-
scheMark für das zweite Kind und 1800Deutsche
Mark für jedes weitere Kind des Steuerpflichtigen
($ 32 Abs. 4 bis 7)°). Bei Ehegatten, die nach den
$$ 26, 26 a getrennt zur Einkommensteuer veranlagt
werden oder bei denen die Lohnsteuer nach der
Steuerklasse IV erhoben wird, wird der Abzugs-
betrag nach Satz 1 bei jedem Ehegatten je zur
Hälfte berücksichtigt.

$ 52
Schlußvorschriften

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist,
soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes
bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeit-
5) Für den Veranlagungszeitraum 1977gilt $ 51a Satz 1 in der fol-

genden Fassung:
Für Steuern, die nach der veranlagten Einkommensteuer oder

nach der Lohnsteuer bemessen werden, gilt als Maßstabsteuer die
festgesetzte Einkommensteuer oder die Jahreslohnsteuer nach Ab-
zug von 600Deutsche Mark für das erste Kind, 840 Deutsche Mark
für das zweite Kind und 1440 Deutsche Mark für jedes weitere
Kind des Steuerpflichtigen ($ 32 Abs. 4 bis 7).



raum 1977 anzuwenden. Beim Steuerabzug vom
Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß die
vorstehende Fassung erstmals auf den laufenden
Arbeitslohn anzuwenden ist, der für einen nach dem
31. Dezember 1976endenden Lohnzahlungszeitraum
gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem
31. Dezember 1976 zufließen. Bei der Anrechnung
oder Vergütung von Körperschaftsteuer sowie bei
der Erhebung, Anrechnung oder Erstattung von
Kapitalertragsteuer ist die vorstehende Fassung
erstmals auf Einnahmen anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 1976 zufließen. Beruhen die Einnah-
men auf einem den gesellschaftsrechtlichen Vor-
schriften entsprechenden Gewinnverteilungsbe-
schluß, gilt Satz 3 mit der Maßgabe, daß die vor-
stehende Fassung erstmals anzuwenden ist, soweit
sich der Beschluß auf die Gewinnverteilung für ein
Wirtschaftsjahr bezieht, das nach dem 31. Dezember
1976abgelaufen ist.

(2) $ 3 Nr. 1 Buchstabe b ist erstmals für Kinder-
zuschüsse anzuwenden, die für Bezugszeiten nach
dem 30. Juni 1977gewährt werden.

(3) $ 4 Abs. 1 Satz 5 des Einkommensteuerge-
setzes 1969 (BGBl. I S. 2265) ist bei Grund und Bo-
den, der zu einem land- und forstwirtschaftlichen
Betriebsvermögen gehört, letztmals für Wirtschafts-
jahre anzuwenden, die vor dem 1. Juli 1970 enden.
Entsteht durch die Veräußerung oder Entnahme
von Grund und Boden, der zum Anlagevermögen
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs ge-
hört, ein Gewinn, so ist dieser nicht zu berücksich-
tigen, wenn der Grund und Boden vor dem 1. Juli
1970 veräußert oder entnommen worden ist oder
wenn bei einer Veräußerung nach dem 30. Juni 1970
die Veräußerung auf einem vor dem 1. Juli 1970
rechtswirksam abgeschlossenen , obligatorischen
Vertrag oder gleichstehenden Rechtsakt beruht.
Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Grund
und Boden, der zu einem der selbständigen Arbeit
dienenden Vermögen oder der — bei Gewinnermitt-
lung nach $ 4 — zu einem gewerblichen Betriebs-
vermögen’ gehört, mit der Maßgabe, daß an die
Stelle des 30. Juni 1970der 14. August 1971und an
die Stelle des 1. Juli 1970der 15. August 1971 tritt.

(4) $ 4 Abs. 3 Satz 4 ist für Grund und Boden
des Anlagevermögens erstmals anzuwenden, soweit
der Grund und Boden
1. zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebs-

vermögen gehört, für Wirtschaftsjahre, die nach
dem 30. Juni 1970enden,

2. zu einem gewerblichen Betriebsvermögen oder
zu einem der selbständigen Arbeit dienenden
Vermögen gehört, für Wirtschaftsjahre, die nach
dem 31. Dezember 1970enden.

Absatz 2 Satz 2 und 3 ist sinngemäß anzuwenden.
Für andere nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens ist $ 4 Abs. 3 Satz 4 erstmals an-
zuwenden für Wirtschaftsjahre, die nach dem
31. Dezember 1970 enden; dies gilt nicht, soweit die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten vor dem
1. Januar 1971 als Betriebsausgaben abgesetzt wor-
den sind.
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(5) $ 6a ist erstmals für das erste oder für das
zweite Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem
21. Dezember 1974 endet. In dem Wirtschaftsjahr,
in dem die Vorschrift des $ 6a erstmals angewendet
wird (Übergangsjahr), tritt in $ 6a Abs. 4 Satz 1 bei
einer Pensionsverpflichtung, die bereits am Schluß
des dem Übergangsjahr vorangehenden Wirtschafts-
jahrs bestanden hat, an die Stelle des Teilwerts der
Pensionsverpflichtung am Schluß des vorangegan-
genen Wirtschaftsjahrs der Höchstbetrag der Pen-
sionsrückstellung,der für diesenStichtagnach $ 6a
des Einkommensteuergesetzes 1971 (BGBl. ITS. 1881)
ohne Berticksichtigung von Rückstellungsfehlbeträ-
gen zulässig ist. Soweit bei der Bildung einer Pen-
sionsrückstellungnachanderenGesetzenein niedri-
gerer Rechnungszinsfuß als 5,5 vom Hundert zu-
grunde gelegt werden kann, ist dies letztmalig für
das letzte vor dem Übergangsjahr endendeWirt-
schaftsjahr zulässig. Eine am Schluß des letzten
vor dem Übergangsjahr endenden Wirtschaftsjahrs
vorhandene Pensionsrückstellung ist am Schluß des
Übergangsjahrs aufzulösen, soweit sie für diesen
Stichtag nicht mehr zulässig ist. Die sich bei
einem Betrieb für das Übergangsjahr insgesamt er-
gebende Erhöhung oder Auflösung der Pensions-
rückstellung kann auf das Übergangsjahr und die
vier folgenden Wirtschaftsjahre verteilt werden;
dabei ist bis zur vollen Verteilung jedem dieser
Wirtschaftsjahre mindestens ein Fünftel des Vertei-
lungsbetrags zuzurechnen. $ 6a Abs. 4 Satz 2
zweiter Halbsatz und Satz 3 ist für das Übergangs-
jahr nicht anzuwenden. $ 6a Abs. 1 Nr. 3 ist bei
Pensionszusagen, die vor dem 1. Januar 1975erteilt
worden sind, mit der Maßgabe anzuwenden, daß die
Schriftform spätestens am 31. Dezember 1975nach-
geholt sein muß.

(6) $ 6b Abs. 1 Nr.3 und $ 6c Abs. 1 Nr.1 sind
erstmals anzuwenden, wenn der Grund und Boden,
der zu einem land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebsvermögen gehört, nach dem 30. Juni 1970ver-
äußert worden ist, es sei denn, die Veräußerung be-
ruht auf einem vor dem 1. Juli 1970 rechtswirksam
abgeschlossenen obligatorischen Vertrag oder
gleichstehendenRechtsakt. Satz 1 gilt entspre-
chend für Grund und Boden, der zu einem der selb-
ständigen Arbeit dienenden Vermögen oder der -
bei Gewinnermittlung nach $ 4 — zu einem gewerb-
lichen Betriebsvermögen gehört, mit der Maßgabe,
daß an die Stelle des 30. Juni 1970 der 14. August
1971und an die Stelle des 1. Juli 1970der 15.August
1971tritt.

(7) $ 7 Abs. 2 Satz 2 ist erstmals bei beweglichen
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens anzuwen-
den, die nach dem 31. August 1977angeschafft oder
hergestellt worden sind. Bei beweglichen Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens, die vor dem
1. September 1977angeschafft oder hergestellt wor-
den sind, sind $ 7 Abs. 2 Satz 2 und $ 52 Abs. 8 und 9
des Einkommensteuergesetzes 1975 (BGBl. 1974 I
S. 2165)weiter anzuwenden.

(8) $ 7 Abs. 5 ist erstmals bei Gebäuden anzuwen-
den, die nach dem 31. August 1977hergestellt wor-
den sind. Bei Gebäuden, die vor dem 1. September
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1977 hergestellt worden sind, ist $ 7 Abs. 5 des
Einkommensteuergesetzes 1975(BGBl. 1974IS. 2165)
weiter anzuwenden.

(9) $ 7a ist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 1974 ange-
schafft oder hergestellt worden sind, sowie bei nach-
träglichen Herstellungsarbeiten, die nach dem
31.Dezember 1974abgeschlossen worden sind.

(10) $ 7b ist erstmals bei Einfamilienhäusern,
Zweifamilienhäusern oder Eigentumswohnungen an-
zuwenden, die nach dem 31. Dezember 1976herge-
stellt oder durch nach dem 31. Dezember 1976
rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen
Vertrag oder gleichstehenden Rechtsakt angeschafft
worden sind; dabei ist $ 7b Abs. 5 Satz 4 und 5 nur
anzuwenden, wenn das Erstobjekt dem Steuerpflich-
tigen noch nach dem 31. Dezember 1976 zuzurech-
nen ist. Bei vor dem 1. Januar 1977 hergestellten
oder durch vor dem 1. Januar 1977 rechtswirksam
abgeschlossenen obligatorischen Vertrag oder
gleichstehenden Rechtsakt angeschafften Einfami-
lienhäusern, Zweifamilienhäusern oder Eigentums-
wohnungen ist $ 7b in der vor dem 1. Januar 1977
geltenden Fassung weiter anzuwenden. Die Sätze 1
und 2 gelten entsprechend bei Ausbauten und Er-
weiterungen an einem Einfamilienhaus, Zweifami-
lienhaus oder an einer Eigentumswohnung.

(11) $ 7f ist erstmals bei Wirtschaftsgütern an-
zuwenden, die nach dem 31. Dezember 1976 ange-
schafft oder hergestellt worden sind.

(12)Für die Veranlagungszeiträume1975bis 1978
sind Beiträge zu Versicherungen auf den Erlebens-
oder Todesfall gegen laufende Beitragsleistung im
Sinne des $ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b des Ein-
kommensteuergesetzes in den vor dem 1. Januar
1975geltenden Fassungen, bei denen nicht die Vor-
aussetzungen des $ 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b
vorliegen, weiterhin als Sonderausgaben abziehbar,
wenn der zugrunde liegende Vertrag vor dem 1. Ja-
nuar 1975 abgeschlossen und die erste Einzahlung
vor diesem Zeitpunkt geleistet worden ist.

(13) $ 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 ist erstmals auf Bei-
träge an Bausparkassen anzuwenden, die auf Grund
von nach dem 8. März 1960 abgeschlossenen Ver-
trägengeleistetwerden.

(14) $ 10 Abs. 3 ist erstmals für den Veran-
lagungszeitraum 1978anzuwenden.

(15) $ 10 Abs. 6 Nr. 1 gilt entsprechend bei Ver-
sicherungen auf den Erlebens- oder Todesfall gegen
Einmalbeitrag, wenn dieser nach $ 10 Abs. 1 Nr. 2
Buchstabe b des Einkommensteuergesetzes in den
vor dem 1. Januar 1975 geltenden Fassungen als
Sonderausgabe abgezogen worden ist.

(16) $ 10 Abs. 6 Nr. 2 Buchstabe d gilt erstmals
für vorzeitige Verfügungen nach dem 20. August
1977.Im übrigen gilt $ 10 Abs. 6 Nr. 2 entsprechend
bei Bausparverträgen, wenn die Beiträge nach $ 10
Abs. 1 Nr. 3 des Einkommensteuergesetzes in den
vor dem 1. Januar 1975 geltenden Fassungen als
Sonderausgaben abgezogen worden sind.

(17) Auf Vermögensteuer, die für Kalenderjahre
vor dem 1. Januar 1975 festgesetzt worden ist, ist
$ 10 Abs. 1 Nr. 5 des Einkommensteuergesetzes in
der vor dem 1. Januar 1975geltenden Fassung anzu-
wenden..

(18) $ 10c Abs. 3 und 4 ist erstmals für den Ver-
anlagungszeitraum 1978anzuwenden.

(19) $ 13 Abs. 3 ist letztmals für den Veranla-
gungszeitraum 1978anzuwenden.

(20) $ 14a Abs. 1, 4 und 5 ist erstmals für Ver-
äußerungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 1973 vorgenommen worden sind. Für Ver-
äußerungen, die vor dem 1. Januar 1974vorgenom-
men worden sind, ist $ 14a Abs. 1 und 4 in der vor
dem 1. Januar 1974geltenden Fassung anzuwenden.

(21) $ 20 Abs. 1 Nr. 6 ist erstmals für nach dem
31. Dezember 1974 zugeflossene Zinsen aus Ver-
sicherungsverträgen anzuwenden, die nach dem
31.Dezember 1973abgeschlossen worden sind.

(22) $ 22 Nr. 4 findet erstmals auf Leistungen
Anwendung, die auf Grund des Abgeordnetenge-
setzes gezahlt werden. Für die Leistungen auf
Grund der entsprechenden Gesetze der Länder wird
der Zeitpunkt der Anwendung durch Landesgesetz
bestimmt.

(23) $ 24b ist erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 1978anzuwenden.

(24) $ 32 Abs. 2 Nr. 1 des Einkommensteuergeset-
zes 1967(BGBl. 1968IS. 145)ist in allen nochnicht
rechtskräftigen Veranlagungen für Veranlagungs-
zeiträume vor 1970 mit der Maßgabe anzuwenden,
daßein KinderfreibetragdemSteuerpflichtigenauch
dann zusteht, wenn das Kind im Veranlagungszeit-
raum vor Ablauf der ersten vier Monate das 18. Le-
bensjahr vollendet hatte.

. (25) $ 32 Abs. 8 und $ 32a Abs. 1 Satz 2 sind
erstmals für den Veranlagungszeitraum 1978 anzu-
wenden. An die Stelle der Anlagen 1 und 2 treten
erstmals für den Veranlagungszeitraum 1978 die
Anlagen 1 und 2 des Gesetzes zur Steuerentlastung
und Investitionsförderung vom 4. November 1977
(BGBl.IS. 1965).
(26) $ 33a Abs. 1 und $ 41 Abs. 1 Nr. 5 sowie

Abs. 2 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes1953
(BGBl.15. 1355}geltenauchweiterhinmit derMaß-
gabe, daß
1. die Vorschriften bei einem Steuerpflichtigen je-

weils nur für das Kalenderjahr, in dem bei ihm
die Voraussetzungenfür die Gewährung eines
Freibetrags eingetreten sind, und für die beiden
folgenden Kalenderjahre anzuwenden sind und

2. der Freibetrag
a) bei Steuerpflichtigen,bei denen$ 32a Abs. 5

oder 6 anzuwenden ist oder denen der Frei-
betrag nach $ 32 Abs. 3 Nr. 1 zusteht,
720Deutsche Mark,



b) bei Steuerpflichtigen, die Kinder haben,
840 Deutsche Mark zuzüglich je 60 Deutsche
Mark für das dritte und jedes weitere Kind
und

c) bei anderen Steuerpflichtigen
540Deutsche Mark

beträgt.
Für ein Kalenderjahr, für das der Steuerpflichtige
eine Steuerermäßigung nach $ 33 für Aufwendungen
zur Wiederbeschaffung von Hausrat und Kleidung
beantragt, wird ein Freibetrag nicht gewährt.

(27) $ 33a Abs. la ist erstmals für den Veran-
lagungszeitraum 1978anzuwenden.

(28) $ 38c Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe d ist erstmals
für den Veranlagungszeitraum 1978anzuwenden.

(29) $ 44c Abs. 2 Nr. 1 ist erstmals für den Ver-
anlagungszeitraum 1978anzuwenden.

(30) 8 43 Abs. 1 Nr. 4, $ 43a Abs. 1 Nr. 1 und $ 49
Abs. 1 Nr. 5 sind erstmals auf nach dem 31. Dezem-
ber 1974zugeflossene Zinsen aus Versicherungsver-
trägen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1973abgeschlossen worden sind.

(31) & 45a Abs. 2 und 3 ist mit der Maßgabe
anzuwenden, daß in Bescheinigungen überKapital-
erträge im Sinne des $ 43 Abs. 1 Nr. 1, die in den
Kalenderjahren 1977bis 1979erteilt werden, zusätz-
lich die Zeit anzugeben ist, für welche dieKapital-
erträge gezahlt worden sind. Ist nach $ 45a Abs. 4
eine Bescheinigung über die Kapitalerträge nicht zu
erteilen, weil die Erstattung derKapitalertragsteuer
von einem Vertreter des Gläubigers beantragt wird,
so ist in Anträgen, die in den Kalenderjahren 1977
bis 1979 gestellt werden, zusätzlich die Zeit anzu-
geben, für welche die Kapitalerträge gezahlt worden
sind.
(32) $ 5l a ist erstmals für den Veranlagungszeit-

raum1978anzuwenden.
(33)$55ist erstmalsanzuwenden

1. bei der Gewinnermittlung nach $ 4 Abs. 1 für
Wirtschaftsjahre, die nach dem 30. Juni 1970
enden,

2. bei der Gewinnermittlung nach $ 4 Abs. 3 auf
Veräußerungen oder Entnahmen .
a) nach dem 30. Juni 1970,wenn der Grund und

Boden zum Anlagevermögen eines land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsvermögens,

b) nach dem 14. August 1971,wenn der Grund
und Boden zum Anlagevermögen eines ge-
werblichen Betriebsvermögens oder eines der
selbständigen Arbeit dienenden Vermögens

gehörte, es sei denn, die Veräußerung beruht auf
einem vor dem jeweiligen Stichtag rechtswirk-
sam abgeschlossenen obligatorischen Vertrag
oder gleichstehenden Rechtsakt.

$ 52a
(weggefallen)
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$ 53
(weggefallen)

$ 54
Schlußvorschriften

(Sondervorschriften für Wohngebäude,
bei denen der Antrag auf Baugenehmigung

nachdem9.Oktober 1962
und vor dem 1. Januar 1965gestellt worden ist)
(1) Bei Eigenheimen, Eigensiedlungen und ei-

gengenutzten Eigentumswohnungen, bei denen der
Antrag auf Baugenehmigung nach dem 9. Oktober
1962und vor dem 1. Januar 1965gestellt worden ist
und die zu mehr als 66%svom HundertWohnzwek-
ken dienen, können abweichend von $ 7 im Jahr der
Fertigstellung und in dem darauffolgenden Jahr auf
Antrag jeweils bis zu 7,5 vom Hundert der Herstel-
lungskosten abgesetzt werden. Ferner können in
den darauffolgenden acht Jahren an Stelle der nach
$ 7 zu bemessenden Absetzung für Abnutzung je-
weils bis zu 4 vom Hundert der Herstellungskosten
abgesetzt werden. Nach Ablauf dieser acht Jahre
sind als Absetzung für Abnutzung bis zur vollen
Absetzung jährlich 2,5 vom Hundert des Restwerts
abzuziehen; $ 7 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend.
Die Sätze 1 bis 3 sind auf den Teil der Herstellungs-
kosten, der 120000 Deutsche Mark übersteigt, nicht
anzuwenden.
(2) Bei Kaufeigenheimen, Trägerkleinsiedlungen

und Kaufeigentumswohnungen sind die Vorschrif-
ten des Absatzes 1 mit der Maßgabe entsprechend
anzuwenden, daß die erhöhten Absetzungen bis zur
Höhe von 7,5 vom Hundert der Herstellungskosten
vom Bauherrn, im übrigen vom Ersterwerber in An-
spruch genommen werden können. Für den Erster-
werber treten an die Stelle der Herstellungskosten
die Anschaffungskosten und an die Stelle des Jah-
res der Fertigstellung das Jahr des Ersterwerbs.
(3) Bei Gebäuden und Eigentumswohnungen im

Sinne des Absatzes 1 kann der Bauherr innerhalb
der ersten drei Jahre nicht ausgenutzte erhöhte Ab-
setzungen bis zum Ende des vierten Jahres nachho-
len. Dabei können nachträgliche Herstellungsko-
sten vom Jahr ihrer Entstehung an bei der Bemes-
sung der erhöhten Absetzungen so berücksichtigt
werden, als wären sie bereits im Jahr der Fertig-
stellung entstanden. Im Jahr der Fertigstellung
und den beiden folgenden Jahren müssen jedoch
mindestens die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7
vorgenommen werden. Die Sätze 1 bis 3 gelten für
den Ersterwerber im Sinne des Absatzes 2 mit der
Maßgabe entsprechend, daß dieser auch die vom
Bauherrn nicht ausgenutzen erhöhten Absetzungen
nachholen kann.
(4) Für die Anwendung der Absätze 1 und 2

sind zum Gebäude gehörende Garagen ohne Rück-
sicht auf ihre tatsächlicheNutzung als Wohnzwek-
ken dienend zu behandeln, soweit in ihnen nicht
mehr als ein Personenkraftwagen für jede in dem
GebäudebefindlicheWohnunguntergestelltwerden
kann. Räume für die Unterstellung weiterer Kraft-
wagen sind stets als nicht Wohnzwecken dienend
zu behandeln.
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(5) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 4 gelten
nur für Gebäude und Eigentumswohnungen, die im
Bundesgebiet ausschließlich Berlin (West) errichtet
worden sind.

8 55
Schlußvorschriften

(Sondervorschriiten für die Gewinnermittlung
nach $ 4 oder nach Durchschnittsätzen bei vor dem

1. Juli 1970angeschafftem Grund und Boden)
(1) Bei Steuerpflichtigen, deren Gewinn für das

Wirtschaftsjahr, in das der 30. Juni 1970fällt, nicht
nach $ 5 zu ermitteln ist, gilt bei Grund und Boden,
der mit Ablauf des 30. Juni 1970 zu ihrem Anlage-
vermögen gehört hat, als Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten (8 4 Abs. 3 Satz 4 und $ 6 Abs. 1
Nr. 2 Satz 1) das Zweifache des nach den Absätzen 2
bis A zu ermittelnden Ausgangsbetrags.

(2) Bei der Ermittlung des Ausgangsbetrags des
zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen ($ 33
Abs. 1 Satz 1 Bewertungsgesetiz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 10. Dezember 1965
-— BGBl. IS. 1861 —, zuletzt geändert durch das
Bewertungsänderungsgesetz 1971 vom 27. Juli 1971
— BGBl. ITS. 1157) gehörenden Grund und Bodens
ist seine Zuordnung zu den Nutzungen und Wirt-
schaftsgütern ($ 34 Abs. 2 Bewertungsgesetz)
am 1. Juli 1970maßgebend; dabei sind die Hof- und
Gebäudeflächen sowie die Hausgärten im Sinne des
$ 40 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes nicht in die
einzelne Nutzung einzubeziehen. Es sind anzuset-
zen:
1. Bei Flächen, die nach dem Bodenschätzungsge-

setz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 610-8, veröffentlichten bereinigten
Fassung, zuletzt geändert durch die Finanzge-
richtsordnung vom 6. Oktober 1965 (BGBl. I
S. 1477), zu schätzen sind, für jedes kataster-
mäßig abgegrenzte Flurstück der Betrag in Deut-
scher Mark, der sich ergibt, wenn die für das
Flurstück am 1. Juli 1970 im amtlichen Verzeich-
nis nach $ 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung (Lie-
genschaftskataster) ausgewiesene Ertragsmeßzahl
vervierfacht wird. Abweichend von Satz 1 sind
für Flächen der Nutzungsteile
a) Hopfen, Spargel, Gemüsebau und Obstbau

4,00 Deutsche Mark je Quadratmeter,
b) Blumen- und Zierpflanzenbau sowie Baum-

schulen
5,00Deutsche Mark je Quadratmeter

anzusetzen, wenn der Steuerpflichtige dem Fi-
nanzamt gegenüber bis zum 30. Juni 1972 eine
Erklärung über die Größe, Lage und Nutzung der
betreffenden Flächen abgibt,

2. für Flächen der forstwirtschaftlichen Nutzung je
Quadratmeter 1,00Deutsche Mark,

3. für Flächen der weinbaulichen Nutzung der Be-
trag, der sich unter Berücksichtigung der maßge-
benden Lagenvergleichszahl (Vergleichszahl der
einzelnen Weinbaulage, $ 39 Abs. 1 Satz 3 und
$57 Bewertungsgesetz), die für ausbauende

Betriebsweise mit Faßweinerzeugung anzusetzen
ist, aus der nachstehenden Tabelle ergibt:

Ausgangsbetrag
Lagenvergleichszahl je Quadratmeter

in DM

bis 20 2,50
21bis 30 3,50
31bis 40 5,00
41bis 50 7,00
51bis 60 8,00
61bis 70 9,00
71bis 100 10,00
über 100 12,50

4. für Flächen der sonstigen land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzung, auf die Nummer 1 keine
Anwendung findet, je Quadratmeter 1,00 Deut-
sche Mark,

5. für Hofflächen, Gebäudeflächen und Hausgärten
im Sinne des $ 40 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes
je Quadratmeter 5,00Deutsche Mark,

6. für Flächen des Geringstlandes je Quadratmeter
0,25 Deutsche Mark,

7. für Flächen des Abbaulandes je Quadratmeter
0,50Deutsche Mark,

8. für Flächen des Unlandes je Quadratmeter 0,10
DeutscheMark.
(3) Lag am 1. Juli 1970kein Liegenschaftska-

taster vor, in dem Ertragsmeßzahlen ausgewiesen
sind, so ist der Ausgangsbetrag in sinngemäßer An-
wendung des Absatzes 2 Nr. 1 Satz 1 auf der Grund-
lage der durchschnittlichen Ertragsmeßzahl der land-
wirtschaftlichen Nutzung eines Betriebs zu ermit-
teln, die die Grundlage für die Hauptfeststellung des
Einheitswerts auf den 1. Januar 1964 bildet. Ab-
satz 2 Nr. 1 Satz 2 bleibt unberührt.

(4) Bei nicht zum land- und forstwirtschaftlichen
Vermögen gehörendenGrund und Boden ist als
Ausgangsbetrag anzusetzen:
1. Für unbebaute Grundstücke der auf den 1. Ja-

nuar 1964 festgestellte Einheitswert. Wird auf
den 1. Januar 1964kein Einheitswertfestgestellt
oder hat sich der Bestand des Grundstücks nach
dem 1. Januar 1964und vor dem 1. Juli 1970ver-
ändert, so ist der Wert maßgebend, der sich er-
geben würde, wenn das Grundstück nach seinem
Bestand vom 1. Juli 1970und nach den Wertver-
hältnissen vom 1. Januar 1964zu bewerten wäre;

2. für bebaute Grundstücke der Wert, der sich nach
Nummer 1 ergeben würde, wenn das Grundstück
unbebaut wäre.

(5)Weist der Steuerpflichtige nach, daß der
Teilwert für Grund und Boden im Sinne des Absat-
zes 1 am 1. Juli 1970höher ist als das Zweifache des
Ausgangsbetrags, so ist auf Antrag des Steuer-



pflichtigen der Teilwert als Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten anzusetzen. Der Antrag ist bis
zum 31. Dezember 1975 bei dem Finanzamt zu stel-
len, das für die Ermittlung des Gewinns aus dem
Betrieb zuständig ist. Der Teilwert ist gesondert
festzustellen. Vor dem 1. Januar 1974 braucht
diese Feststellung nur zu erfolgen, wenn ein be-
rechtigtes Interesse des Steuerpflichtigen gegeben
ist. Die Vorschriften der Abgabenordnung und der
Finanzgerichtsordnung über die gesonderte Fest-
stellung von Besteuerungsgrundlagen gelten ent-
sprechend,

(6) Verluste, die bei der Veräußerung oder Ent-
nahme von Grund und Boden im Sinne desAbsat-
zes 1 entstehen, dürfen bei der Ermittlung des Ge-
winns in Höhe des Betrags nicht berücksichtigt
werden, um den der Veräußerungspreis oder der an
dessen Stelle tretende Wert nach Abzug der Veräu-
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Berungskosten unter dem Zweifachen des Aus-
gangsbetrags liegt. Entsprechendes gilt bei An-
wendung des $ 6 Abs. 1 Nr. 2 Satz 2.

(7) Grund und Boden,der nach $4 Abs. 1 Satz 5
des Einkommensteuergesetzes 1969 nicht anzuset-
zen war, ist wie eine Einlage zu behandeln; er ist
dabei mit dem nach Absatz 1 oder 5 maßgebenden
Wert anzusetzen.

$ 56
Einkommensteuertarif

Mit Wirkung ab 1. Januar 1978 soll ein Einkom-
mensteuertarif mit durchgehendem Progressionsver-
lauf in Kraft gesetzt werden; über die dazu beste-
henden Möglichkeiten wird die Bundesregierung
zum 1. Januar 1977dem Deutschen Bundestag einen
Bericht vorlegen.
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Anlage 3
zu&4dAbs.1 EStG

Tabelle für die Errechnung des Deckungskapitals
für lebenslänglich laufende Leistungen

von Unterstützungskassen

DieJahresbeträgederlaufenden
Leistungen sind zu vervielfachen

ErreichtesAlter des bei Leistungen
Leistungsempfängers

(Jahre) an männliche an weibliche
Leistungs- Leistungs-

empfänger mit | empfänger mit
1 2 3

bis 26 11 17
27 bis 29 12 17
30 13 17
31 bis 35 13 16
36 bis 39 14 16
40 bis 46 14 15
47 und 48 14 14
49 bis 52 13 14
53 bis 56 13 13
57 und 58 13 12
59 und 60 12 12
61 bis 63 12 11
64 11 11
65 bis 67 11 10
68 bis 71 10 9
72 bis 74 9 8
75 bis 77 8 7
78 8 6
79 bis 81 7 6
82 bis 84 6 5
85 bis 87 5 4
88 4 4
89 und 90. 4 3
91 bis 93 3 3
94 3 2
95 und älter 2 2
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Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen:

Erster Abschnitt
Anderung von Gesetzen

auf dem Gebiet des Finanzwesens

Artikel 1
Finanzverwaltungsgesetz

Das Gesetz über die Finanzverwaltung in der Fas-
sung des Finanzanpassungsgesetzes vom 30.August
1971 (Bundesgesetzbl. I S. 1426), zuletzt geändert
durch das Einführungsgesetz zum Körperschaft-
steuerreformgesetzvom 6. September1976{Bundes-
gesetzbl. IS. 2641),wird wie folgt geändert:

1.$ 1 Abs.2 wird gestrichen; der bisherige Ab-
satz 1wird einziger Absatz.

2. $5 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Nr. 1 wird das Wort „Betriebs-

prüfungen” durch das Wort „Außenprüfun-
gen" ersetzt;

b) in Absatz 1 Nr.4 wird nach den Worten
„(Bundesgesetzbl. I S. 986)" ein Beistrich und
die Worte „zuletzt geändert durch das Ein-
führungsgesetz zur Abgabenordnung vom
14.Dezember 1976(Bundesgesetzbl.1S.3341),"
eingefügt;

c) Absatz 2 wird gestrichen;
d) der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

3. $ 12wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Bezirk und Sitz der Hauptzollämter und der
Zollfahndungsämter, Aufgaben der Haupt-
zollämter";

b) Absatz 1erhält folgende Fassung:
„(1) Der Bundesminister der Finanzen be-

stimmt den Bezirk und den Sitz der Haupt-
zollämter und der Zollfahndungsämter."

4. In $ 13 Abs.1 werden die Worte „$ 188 der
Reichsabgabenordnung" durch die Worte „$ 111
der Abgabenordnung” ersetzt.

5. $ 14 Abs. 2 Satz 4 erhält folgende Fassung:
„Zwangsgelder und Geldbußen fließen demBund

azu.

6. $ 15wird aufgehoben.

7. $ 17wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 Satz 6 wird gestrichen;
b) nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 an-

gefügt:
„{3) Auf Grund eines Staatsvertrages zwi-

schen mehreren Ländern können Zuständig-

keiten nach Absatz 2 Satz 1 und 2 auf ein
Finanzamt oder eine besondere Landesfinanz-
behörde ($ 2 Abs. 2) außerhalb des Landes
übertragen werden.“

8. $ 18wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Verwaltung der Umsatzsteuer und der Kraft-
fahrzeugsteuer";

b) in Satz 1 werden hinter dem Wort „Umsatz-
steuer“ der Beistrich durch das Wort „und"
ersetzt und nach dem Wort „Kraftfahrzeug-
steuer” die Worte „und der Straßengüterver-
kehrsteuer“ gestrichen.

9. In $ 19 wird in der Überschrift, in Absatz 1
Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1
jeweils das Wort „Betriebsprüfungen" durch das
Wort „Außenprüfungen" ersetzt. :

10. In $ 21 Abs.2 und Abs. 3 Satz 2 wird jeweils
das Wort „Betriebsprüfungen” durch das Wort
„Außenprüfungen” ersetzt.

11. $ 22 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Im Land Berlin gelten die 88 5, 9 Abs.1,
88 13, 14, 17 bis 20 sowie die folgenden be-
sonderen Vorschriften:”;

b) in Nummer 2 wird der letzte Satz gestrichen;
c) in Nummer 6 werden die Worte „Die $$ 12

und 15 sind“ durch die Worte „$ 12 ist" er-
setzt.

Artikel 2
Zerlegungsgesetz

Das Zerlegungsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. Februar 1971 (Bundesgesetzbl. I
S.145), zuletzt geändert durch das Einführungs-
gesetz zum Körperschaftsteuerreformgesetz vom
6. September 1976 (Bundesgesetzbl. IS. 2641), wird
wie folgt geändert:

1. $ 1wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„8 19 Abs. 1, 2 und $ 20 der Abgabenordnung
gelten sinngemäß.";

b) in Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Reichs-
abgabenordnung“ durch das Wort „Abgaben-
ordnung" ersetzt;

c) in Absatz 3 Satz 2 zweiter Halbsatz wird die
Zahl „5000" durch die Zahl „50000" ersetzt.

2. $3 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt,
gelten für das Verfahren bei der Zerlegung der
Körperschaftsteuer sinngemäß die $$ 185 bis 189
der Abgabenordnungmit der Maßgabe, daß die
Körperschaft am Zerlegungsverfahren nicht be-
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teiligt ist und die Vorschriften der Abgabenord-
nung über das außergerichtliche Rechtsbehelfs-
verfahren nicht anzuwenden sind.“

der Reichsabgabenordnung” durch die Worte
„88 185 bis 189 der Abgabenordnung" ersetzt.

Artikel 3
Außensteuergesetz

Einführungsgesetz zum Körperschaftsteuer-

In $ 1 Abs.3 und $ 17 Abs. 2 Satz 1 werden je-
weils die Worte „$ 217 der Reichsabgabenord-
nung“ durch die Worte „$ 162 der Abgabenord-
nung” ersetzt.

a) In Absatz 1 werden die Worte „$ 205a der
Reichsabgabenordnung” durch die Worte
„8 160der Abgabenordnung” ersetzt;
in Absatz 2 werden die Worte „$ 174 der
Reichsabgabenordnung“ durch die Worte
„8 95 der Abgabenordnung” ersetzt.

b)

gabenordnung” durch das Wort „Abgabenord-
nung“ und die Angabe „$ 215Abs.4" durch die
Angabe „$180Abs. 3" ersetzt.

das Wort „fünf” ersetzt.

Artikel 4

nehmer

zum Körperschaftsteuerreformgesetz

In Absatz3 werdendie Worte „im Sinnedes
$ 166 der Reichsabgabenordnung” durch die
Worte „im Sinne des $ 150 der Abgabenordnung"
ersetzt.

„8 212der Reichsabgabenordnung" gestrichen.

a)

b)

a)

b)

a)

ce)

d)
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Artikel 5
Berlinförderungsgesetz

zum Körperschaftsteuerreformgesetz

In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Veran-
lagungszeitraum” durch das Wort „Besteue-
rungszeitraum"“ ersetzt;
in Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Steuer-
schuld” durch das Wort „Steuer” und das in
Klammern gesetzte Wort „Veranlagungszeit-
raum" durch das Wort „Besteuerungszeit-
raum" ersetzt.

In Absatz 1 Satz 1 werden die in Klammern |
gesetzten Worte „$ 73 Abs.4 der Reichsab-
gabenordnung“ durch die Worte „$ 21 der
Abgabenordnung“ und das in Klammern ge-
setzte Wort „Veranlagungszeitraum“ durch
das Wort „Besteuerungszeitraum" ersetzt;
in Absatz 3 wird das Wort „Umsatzsteuer-
schuld” durch das Wort „Umsatzsteuer“ er-
setzt.

In Absatz 2 erhält Satz 3 folgende Fassung:
„Für geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne
des $ 6 Abs.2 des Einkommensteuergesetzes
wird eine Investitionszulage nicht gewährt.”;

bisherigen Absätze 4 und 5 werden Absätze 5
und 6;

der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7 und er-
hält folgende Fassung:
„(7) Auf die Investitionszulage sind die für

Steuervergütungen geltenden Vorschriften der
Abgabenordnungeinschließlichder Vorschrif-
ten über außergerichtliche Rechtsbehelfe
entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht für
$ 163 der Abgabenordnung sowie für diejeni-
gen Vorschriften, die lediglich Zollvergütun-
gen und Verbrauchsteuervergütungen betref-
fen. Abweichende Vorschriften dieses Geset-
zes bleiben unberührt.";
Absatz 8 erhält folgende Fassung:
„(8) Der Anspruch auf die Investitionszu-

lage erlischt mit Wirkung für die Vergangen-
heit, soweit Wirtschaftsgüter, deren Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten bei der Be-
messung der Investitionszulage berücksichtigt
worden sind, nicht mindestens drei Jahre -
bei Schiffen nicht mindestens acht Jahre -
seit ihrer Anschaffung oder Herstellung in
einem Betrieb oder einer Betriebstätte in Ber-
lin (West)verbliebensind.";



e) hinter Absatz 8 wird folgender Absatz 9 ein-
gefügt:
„(9) Ist die Investitionszulagezurückzuzah-

len, weil der Bescheid über die Investitions-
zulage aufgehoben oder geändert worden ist,
so ist der Rückzahlungsanspruch vom Zeit-
punkt der Auszahlung, in den Fällen des Ab-
satzes 8 von dem Zeitpunkt an, in dem die
Voraussetzungen für die Aufhebung oder Än-
derung des Bescheides eingetreten sind, nach
$ 238 der Abgabenordnung zu verzinsen. Die
Festsetzungsfristbeginnt mit Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem der Bescheid aufgehoben
oder geändert worden ist.";

f) der bisherige Absatz 9 wird Absatz 10.

4. In $ 20 wird das Wort „Reichsabgabenordnung”
durch das Wort „Abgabenordnung" ersetzt.

. $ 29 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Auf die Zulage sind die für Steuer-
vergütungen geltenden Vorschriften der Ab-
gabenordnung einschließlich der Vorschriften
über außergerichtliche Rechtsbehelfe entspre-
chend anzuwenden. Dies gilt nicht für $ 163
der Abgabenordnung sowie für diejenigen
Vorschriften, die lediglich Zollvergütungen
und Verbrauchsteuervergütungen betreffen.
Abweichende Vorschriften dieses Gesetzes
bleiben unberührt.”;

b) in Absatz 2 werden die Sätze 4 bis 7 ge-
strichen.

. Nach $ 29wird folgender $ 29 a eingefügt:
„8 29a

Anwendung von Straf- und Bußgeldvorschriften
der Abgabenordnung

(1) Für die Zulage gelten die Strafvorschriften
des $ 370 Abs. 1 bis 4, der $$ 371, 375 Abs. 1 und
des $ 376 sowie die Bußgeldvorschriften der
8%378, 379 Abs. 1, 4 und des $ 384 der Abgaben-
ordnung entsprechend.

(2) Für Strafverfahren wegen einer Straftat
nach Absatz 1 sowie der Begünstigung einer Per-
son, die eine solche Tat begangen hat, gelten
die $$ 385 bis 408, für das Bußgeldverfahren we-
gen einer Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 die
$$ 409 bis 412 der Abgabenordnung entspre-
chend.”

. In $ 31 Abs.9 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 6
Satz 2 und Satz 4 Nr.2" durch die Angabe
„Abs. 8" ersetzt.

Artikel 6
Bewertungsgesetz

Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. September 1974 (Bundes-
gesetzbl.I S. 2369), zuletzt geändert durch das Ein-

führungsgesetz zum Körperschaftsteuerreformgesetz
vom 6. September 1976 (Bundesgesetzbl.1 S. 2641),
wird wie folgt geändert:

1. In$5 Abs. 2 wird Satz 3 gestrichen.

2. In $ 14Abs. 2 Satz2 werdendie Worte „und3”
gestrichen.

3. $ 19erhält folgende Fassung:
„5 19

Feststellung von Einheitswerten
(1) Einheitswerte werden festgestellt ($ 180

Abs. 1Nr. 1derAbgabenordnung)
1. für inländischen Grundbesitz, und zwar

für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
($$33, 48 aund 51a),
für Grundstücke ($$68, 70),
für Betriebsgrundstücke ($99),

2. für inländische gewerbliche Betriebe ($ 95),
3. für inländische Mineralgewinnungsrechte
($100).
(2) Erstreckt sich eine der in Absatz 1 ge-

nannten wirtschaftlichen Einheiten auch auf das
Ausland und gehört auch der ausländische Teil
zum Gesamtvermögen, so ist ein zweiter Ein-
heitswert festzustellen, der auch diesen Teil um-
faßt. Unterliegt eine wirtschaftliche Einheit den
einzelnen einheitswertabhängigen Steuern in
verschiedenem Ausmaß, so ist für den jeweils
steuerpflichtigen Teil je ein Einheitswert geson-
dert festzustellen.

(3) In dem Feststellungsbescheid ($ 179 der
Abgabenordnung) sind auch Feststellungen zu
treffen
1. über die Art der wirtschaftlichen Einheit,

a) bei Grundstücken auch über die Grund-
stücksart ($$72, 74 und 75),

b) bei Betriebsgrundstücken und Mineral-
gewinnungsrechten, die zu einem gewerb-
lichen Betrieb gehören (wirtschaftliche Un-
tereinheiten), auch über den gewerblichen
Betrieb;

2. über die Zurechnung der wirtschaftlichen
Einheit und bei mehreren Beteiligten über
dieHöhe ihrer Anteile.
(4) Feststellungen nach den Absätzen 1 bis 3

erfolgen nur, wenn und soweit sie für die Be-
steuerung von Bedeutung sind.”

4. $ 20 erhält folgende Fassung:
„8 20

Ermittlung des Einheitswerts
Die Einheitswerte werden nach den Vor-

schriften dieses Abschnitts ermittelt. Bei der
Ermittlung der Einheitswerte ist $ 163 der Ab-
gabenordnung nicht anzuwenden.“
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„(3) Ist die Feststellungsfrist ($ 181 der Ab-
gabenordnung) bereits abgelaufen, so kann die
Hauptfeststellung unter Zugrundelegung der
Verhältnisse des Hauptfeststellungszeitpunkts
mit Wirkung für einen späteren Fesistellungs-
zeitpunkt vorgenommen werden, für den diese
Frist noch.nicht abgelaufen ist. $ 181 Abs. 4 der
Abgabenordnung bleibt unberührt.“

. $ 22 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden die Worte „des Gegen-
standes ($ 216 Abs.1 Nr.1 der Reichsab-
gabenordnung) oder die Zurechnung des Ge-
genstandes ($ 216 Abs.1 Nr.2 der Reichs-
abgabenordnung)” durch die Worte „oder
Zurechnung des Gegenstandes ($ 19 Abs. 3
Nr. 1 und 2)" ersetzt;
in Absatz 3 wird Satz 2 durch folgende Sätze
ersetzt:
„8 176 der Abgabenordnung ist hierbei ent-
sprechend anzuwenden. Dies gilt jedoch nur
für die Feststellungszeitpunkte, die vor der
Verkündung der maßgeblichen Entscheidung
eines obersten Gerichts des Bundes liegen.";

in Absatz 4 wird
aa) vor Satz 1 folgender Satz eingefügt:

„Eine Fortschreibung ist vorzunehmen,
wenn demFinanzamtbekanntwird, daß
die Voraussetzungen für sie vorliegen.”;

bb) in Nummer 1 nach dem Wort „folgt“

und folgende Worte eingefügt:
„8 21 Abs. 3 ist entsprechend anzuwen-
den;".

. $ 24 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „wenn"
die Worte „dem Finanzamt bekannt wird,
daß" eingefügt;

b) dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
„8 21 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.”;

c) Absatz 3 wird gestrichen.

. $ 28 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Erklärungen zur Feststellung des Ein-

heitswerts sind auf jeden Hauptfeststellungs-
zeitpunkt abzugeben. Für andere Feststellungs-
zeitpunkte hat eine Erklärung abzugeben, wer
von der Finanzbehörde dazu aufgefordert wird
($ 149 der Abgabenordnung). Die Erklärungen
sind Steuererklärungen im Sinne der Abgaben-
ordnung.“

. $29 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden hinter den Worten „zur

Vorbereitung einer Hauptfeststellung” die
Worte „und zur Durchführung von Feststel-
lungen" eingefügt;
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b) Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes)
wird insoweit eingeschränkt.“

In $ 49 Abs.1 Satz 1 werden die Worte „$ 216
Abs.1 Nr.2 der Reichsabgabenordnung“ durch
die Worte „$ 19Abs. 3.Nr. 2* ersetzt.

$ 66 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Er hat bei der Durchführung seiner Aufgaben
die Ermittlungsbefugnisse, die den Finanzämtern
nach der Abgabenordnung zustehen.“

In $98awird folgenderSatz2 angefügt:
„Dabei ist auch der bei der steuerlichenGe-
winnermittlung für Zölle und Verbrauchsteuern
angesetzte Aufwand ($ 5 Abs.3 des Einkom-
mensteuergesetzes) zu berücksichtigen.“

In $ 109 Abs. 4 sind nach dem Wort „Kapital-
forderungen” die Worte „, der für Zölle und
Verbrauchsteuern angesetzte Aufwand ($ 98a
Satz 2)” anzufügen.

In $ 111 Nr.3 wird dasWort „fünfundzwanzig-
ste“ durch das Wort „siebenundzwanzigste” er-
setzt.

Nach $ 113wird folgender $ 113a eingefügt:
„8 113a

Verfahren zur Feststellung der Anteilswerte
Der Wert der in $ 11 Abs. 2 bezeichneten An-

teile an inländischen Kapitalgesellschaften wird
gesondert festgestellt. Die Zuständigkeit, die
Einleitung des Verfahrens, die Beteiligung der
Gesellschaft und der Gesellschafter am Verfah-
ren sowie die Zulässigkeit von Rechtsbehelfen
werden durch Rechtsverordnung geregelt.“

$ 116erhält folgende Fassung:
„$ 116

Krankenhäuser
Bei der Ermittlung des Gesamtvermögens

oder des Inlandsvermögens bleibt der Einheits-
wert oder der Teil des Einheitswerts außer An-
satz, der für das Betriebsvermögen eines vom
Eigentümer betriebenen Krankenhauses festge-
stellt worden ist, wenn das Krankenhaus in dem
Kalenderjahr, das dem Veranlagungszeitpunkt
vorangeht,die Voraussetzungendes $ 67Abs. 1
oder 2 der Abgabenordnung erfüllt hat.“

$ 122Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Der Senat von Berlin (West) wird ermäch-

tigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, daß
Milchviehhaltung, Rindermast, Schweinemast
und Legehennenhaltung, die in Berlin (West)
betrieben werden, abweichend von $ 33 Abs. 3
Nr. 4 zum land- und forstwirtschaftlichen Ver-



mögen gehören, wenn diese Tierhaltungen der
Versorgung der Bevölkerung in Berlin (West)
dienen. Dabei ist eine Begrenzung des Umfangs
der Tierhaltung mit dem Ziel vorzunehmen, daß
umweltschädigende Massentierhaltungen nicht
entstehen. Die Vorschriften des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes vom 15.März 1974 (Bundes-
gesetzbl. IS. 721) und der dazu erlassenen Durch-
führungsverordnungen sind zu berücksichtigen."

In $ 123 Abs. 1 werden nach den Worten „$ 90
Abs. 2" die Worte „,$ 113.a”eingefügt.

Artikel 7
Hauptieststellung der Einheitswerte

der Mineralgewinnungsrechte

Artikel 8
Steuerberatungsgesetz

1. In $6 Nr. 2 werden nach dem Wort „Angehörige”
die Worte „im Sinne des $ 15 der Abgabenord-
nung” eingefügt.

Steueranpassungsgesetzes" durch die Worte
„8 15der Abgabenordnung” ersetzt.

342 und 342a der Reichsabgabenordnung“ durch
die Worte „$$ 107 und 337 bis 346 der Abgaben-
ordnung" ersetzt.

„ 164
Verfahren

Verwaltungsbehördeim Sinne des $ 36Abs.1
Nr.1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
ist dasFinanzamt.Im übrigengeltenfür dasBuß-
geldverfahren $ 410 Abs. i Nr. 1, 2, 6 bis 11 und
Abs. 2 sowie $ 412 der Abgabenordnung entspre-
chend."

eingefügt:

„8 164a
Verwaltungsverfahren

Die Durchführung des Verwaltungsverfahrens
in. öffentlich-rechtlichen und berufsrechtlichen
Angelegenheiten, die durch den Ersten Teil, den
Zweiten und Sechsten Abschnitt des Zweiten
Teils und den Ersten Abschnitt des Dritten Teils
dieses Gesetzes geregelt werden, richtet sich
nach der Abgabenordnung."

Artikel 9
Einkommensteuergesetz

Das Einkommensteuergesetz 1975 in der Fassung
der Bekanntmachung vom 5. September 1974 (Bun-
desgesetzbl.I S.2165), zuletzt geändert durch das
Körperschaftsteuerreformgesetz vom 31.August 1976
(Bundesgesetzbl.I S. 2597), wird wie folgt geändert:

1. In 85 Abs. 3wird folgenderSatzangefügt:
„Ferner sind als Aufwand berücksichtigte Zölle
und Verbrauchsteuern auf der Aktivseite anzu-
setzen, soweit sie auf am Abschlußstichtag aus-
zuweisende Wirtschaftsgüter des Vorratsver-
mögens entfallen.“

2. In $ 6 Abs.2 wird Satz 1 durch die folgenden
Sätze ersetzt:
„Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens, die einer selbständigen
Nutzung fähig sind, können im Jahr der An-
schaffung oder Herstellung in voller Höhe als
Betriebsausgaben abgesetzt werden, wenn die
Anschaffungs-oderHerstellungskosten,vermin-
dert um einen darin enthaltenen Vorsteuer-
betrag ($ 9b Abs.1), für das einzelne Wirt-
schaftsgut 800 Deutsche Mark nicht übersteigen.
Ein Wirtschaftsgut ist einer selbständigen Nut-
zung nicht fähig, wenn es nach seiner betrieb-
lichen Zweckbestimmungnur zusammenmit
anderen Wirtschaftsgütern des Anlagever-
mögens genutzt werden kann und die in den Nut-
zungszusammenhang eingefügten Wirtschafts-
güter technisch aufeinander abgestimmt sind.
Das gilt auch, wenn das Wirtschaftsgut aus dem
betrieblichen Nutzungszusammenhang gelöst
und in einen anderen betrieblichen Nutzungs-
zusammenhang eingefügt werden kann."

3, In$ 7a Abs. 7 werden die Worte „$ 161 Abs. 1
Nr.1 Buchstaben d und e der Reichsabgaben-
ordnung“ durch die Worte „$ 141 Abs. 1 Nr. 4
und 5 der Abgabenordnung” ersetzt.

4. Nach $ 7 e wird folgender $ 7 f eingefügt:
„8 7

Bewertungsfreiheit für abnutzbare Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens privater Kranken-

häuser
(1)Steuerpflichtige, die im Inland ein priva-

tes Krankenhaus betreiben, können unter den
Voraussetzungen des Absatzes 2 bei abnutz-
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baren Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens,
die dem Betrieb dieses Krankenhauses dienen,
im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und
in den vier folgenden Jahren neben den Ab-
setzungen für Abnutzung nach $ 7 Abs. 1 oder 4
Abschreibungen vornehmen, und zwar
1. bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-

lagevermögens bis zur Höhe von insgesamt
50 vom Hundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens bis zur Höhe von insgesamt
30 vom Hundert

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. In
den folgenden Jahren bemessen sich die Ab-
setzungen für Abnutzung bei beweglichen Wirt-
schaftsgütern nach dem Restwert und der Rest-
nutzungsdauer, bei Gebäuden nach dem Rest-
wert und dem nach $ 7 Abs. 4 unter Berücksich-
tigung der Restnutzungsdauer maßgebenden
Hundertsatz.

(2) Die Abschreibungen nach Absatz 1 kön-
nen nur in Anspruch genommen werden, wenn
bei dem privaten Krankenhaus im Jahr der An-
schaffung oder Herstellung der Wirtschafts-
güter und im Jahr der Inanspruchnahmeder
Abschreibungendie in $ 67 Abs.1 oder 2 der
Abgabenordnung bezeichneten Voraussetzungen
erfüllt sind.

(3) Die Abschreibungen nach Absatz 1 kön-
nen bereits für Anzahlungen auf Anschaffungs-
kosten und für Teilherstellungskosten in An-
spruch genommen werden.“

. In $ 10 Abs.6 Ziff.2 werden die Worte „$ 10
des Steueranpassungsgesetzes" durch die Worte
„$ 15der Abgabenordnung” ersetzt.

‚In $ 13 Abs. 1 Ziff. 1 erhält Satz 4 folgende Fas-
sung:
„8 51 Abs. 2 bis 5 des Bewertungsgesetzes und
die auf Grund des $ 122Abs. 2 desBewertungs-
gesetzes vom Senat von Berlin (West) erlasse-
nen Rechtsverordnungen sind anzuwenden."

. $ 13a wird wie folgt geändert:
In Absatz 1 Ziff.2 werden die Worte „$ 161
Abs.1 der Reichsabgabenordnung” durch die
Worte „$ 141 der Abgabenordnung” ersetzt;
in Absatz 3 Ziff. 1 erhält Satz 6 folgende Fas-
sung:
„$ 175 Nr.1, $ 182 Abs.1 und $ 351 Abs. 2
der Abgabenordnung sind anzuwenden.";

a)

b)

in Absatz 4 Ziff. 1 Buchstabe a werden die in
Klammern gesetzten Worte „$ 10 Steueran-
passungsgesetz” durch die Worte „$ 15 Ab-
gabenordnung" ersetzt.

. In $ 38 Abs.1 Satz 1 werden hinter dem Wort
„Vertreter” die Worte „im Sinne der $8$8 bis 13
der Abgabenordnung” eingefügt.

3347

&39Abs. 3 Satz 4 erhält folgende Fassung:
„Die Eintragung des Familienstands, der Steuer-
klasse und der Zahl der Kinder ist die geson-
derte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen
im Sinne des $ 179Abs. 1 der Abgabenordnung,
die unter dem Vorbehalt der Nachprüfung
steht.“

$ 39 a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Die Eintragung eines Freibetrags auf der
Lohnsteuerkarte ist die gesonderte Feststel-
lung einer Besteuerungsgrundlage im Sinne
des $ 179Abs.1 der Abgabenordnung,die
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung
steht.”;

Absatz 5 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Worte „ist ver-

pflichtet“ durch die Worte „ist abwei-
chend von $ 153 Abs.2 der Abgaben-
ordnung verpflichtet” ersetzt;

bb) folgender Satz 2 wird angefügt:
„8 153Abs. 1 der Abgabenordnung bleibt
unberührt.”

In $ 42f Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „gel-
ten die $$ 194 und 195 der Reichsabgabenord-
nung“ durch die Worte „gilt $ 200 der Abga-

In $ 50a Abs.5 wird Satz 1 durch folgende
Sätze ersetzt:
„Die Steuer entstehtin demZeitpunkt, in dem
die Aufsichtsratsvergütungen (Absatz 1) oder
die Vergütungen (Absatz 4) dem Gläubiger der
Aufsichtsratsvergütungen oder der Vergütun-
gen zufließen. In diesem Zeitpunkt hat der
Schuldner der Aufsichtsratsvergütungenoder
der Vergütungen den Steuerabzug für Rechnung
des beschränkt steuerpflichtigen Gläubigers
(Steuerschuldner) vorzunehmen.“

In $ 51 Abs.1 Ziff.2 wird Buchstabe h ge-
strichen.

In $ 52 wird nach Absatz 10a folgender Ab-
satz 10b eingefügt:
„(10b) $ 7£ ist erstmals bei Wirtschaftsgütern

anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1976
angeschafft oder hergestellt worden sind.“

$ 52 a wird aufgehoben.

$ 55 Abs. 5 Satz 5 erhält folgende Fassung:
„Die Vorschriften der Abgabenordnung und der
Finanzgerichtsordnung über die gesonderte
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen gelten
entsprechend.“



Artikel 10
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung

In $ 75 Abs. 1 Satz 1 der Einkommensteuer-Durch-
führungsverordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24. Januar 1975 (Bundesgesetzbl.I
3.369) werden hinter den Worten „bei abnutzbaren
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die” die

gestellt worden sind und" eingefügt.

Artikel 11
Körperschaftsteuergesetz

Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. Juli 1975 (Bundesgesetz-
blatt I S.1933),zuletzt geändertdurch das Einfüh-
rungsgesetz zum Körperschaftsteuerreformgesetz
vom 6. September 1976 (Bundesgesetzbl.I S. 2641),
wird wie folgt geändert: .

1. $4Awird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Ziff. 2 werden die Worte „und die

Reichsbank" durch die Worte „, die Reichs-
bank und die Liquiditäts-Konsortialbank Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung" ersetzt;

b) in Absatz 3 werden die Worte „Ziff.3 und 6
bis 9" durch die Worte „Ziff. 6 bis 9" ersetzt.

2. $ 24 erhält folgende Fassung:
„d24

Schlußvorschriften
(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes

ist, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt
ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum 1976
anzuwenden.
(2) Die Befreiung der Liquiditäts-Konsortial-

bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung in
$ 4 Abs.1 Ziff.2 gilt erstmals für den Veran-
lagungszeitraum 1974." -

Artikel 12
Gewerbesteuergesetz

Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. August 1974 (Bundesgesetz-
blatt I S. 1971), zuletzt geändert durch das Einfüh-
rungsgesetz zum Körperschaftsteuerreformgesetz
vom 6. September 1976 (Bundesgesetzbl.I S. 2641),
wird wie folgt geändert:

1. $ 3 wird wie folgt geändert:

a) In Ziffer 2 werden die Worte „und die
Reichsbank“ durch die Worte „, die Reichs-
bank und die Liquiditäts-Konsortialbank Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung” ersetzt;

b) in Ziffer 6 wird hinter dem Wort „dienen”
folgender Klammerzusatz eingefügt:
„(88 51 bis 68 der Abgabenordnung)”;

c) nach Ziffer 19 wird folgende Ziffer 20 an-
gefügt:
„20.Krankenhäuser, Altenheime, Alten-

wohnheime und Altenpflegeheime, wenn
a) diese Einrichtungen von juristischen

Personen des öffentlichen Rechts be-
trieben werden oder

b) bei Krankenhäusern im Erhebungs-
zeitraum die in $ 67 Abs.1 oder 2
der Abgabenordnung bezeichneten
Voraussetzungenerfüllt worden sind
oder

c) bei Altenheimen, Altenwohnheimen
und Altenpflegeheimen im Erhe-
bungszeitraum mindestens zwei Drit-
tel der Leistungen den in $ 53 Nr. 2
der Abgabenordnung genannten Per-
sonen zugute gekommen sind."

„In den Fällen des $ 2 Abs. 2 Ziff. 1 ist Steuer-
schuldner die Gesellschaft."

Absätzen 1und 2 berechnete” gestrichen.

gende Fassung:
„Entstehung, Festsetzung und Erhebung der
Steuer”. \

„$ 18
Entstehung der Steuer

Die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag
und dem Gewerbekapital entsteht, soweit es
sich nicht um Vorauszahlungen ($ 21) handelt,
mit Ablauf des Erhebungszeitraums, für den die
Festsetzung vorgenommen wird."

„821
Entstehung der Vorauszahlungen

Die Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer
nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbe-
kapital entstehen mit Beginn des Kalender-
vierteljahrs, in dem die Vorauszahlungen zu
entrichten sind, oder, wenn die Steuerpflicht
erst im Laufe des Kalendervierteljahrs begrün-
det wird, mit Begründung der Steuerpflicht.“

„826
Entstehung und Fälligkeit der Steuer

(1) Die Lohnsummensteuer entsteht mit Ab-
lauf des Kalendermonats, für den die Steuer zu
entrichten ist. An die Stelle des Kalendermonats
tritt das Kalendervierteljahr, soweit die Ge-
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meinde als Besteuerungsgrundlagedie Lohn-
summe eines jeden Kalendervierteljahrs be-
stimmt hat,
(2) Die Lohnsummensteuer für einen Kalen-

dermonat ist spätestens am 15. des darauffolgen-
den Kalendermonats zu entrichten. Hat die Ge-
meinde von der Befugnis des $ 23 Abs. 1 Satz 2
Gebrauch gemacht, so ist die Lohnsummen-
steuer für das abgelaufene Kalendervierteljahr
spätestens am 15.Tag nach Ablauf des Kalen-
dervierteljahrs zu entrichten. Bis zu dem in
Satz 1 oder in Satz 2 bezeichneten Zeitpunkt ist
der Gemeindebehörde eine Steuererklärung
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck ab-
zugeben, in der die Lohnsummensteuer zu be-
rechnen ist (Steueranmeldung).“

8. In $ 27 Abs.2 Satz 2 werden die Worte „Er-
klärungen über die
($ 26)* durch die Worte „Steueranmeldungen
($26Abs. 2)" ersetzt.

9. &28 wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1;
b) folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Bei der Zerlegung sind die Gemeinden
nicht zu berücksichtigen, in denen
1. Verkehrsunternehmen

lagen unterhalten,
lediglich Gleisan-

2. sich nur Anlagen befinden, die der Wei-
terleitung fester, flüssiger oder gasförmi-
ger Stoffe sowie elektrischer Energie die-
nen, ohne daß diese dort abgegeben wer-
den,

"3. Bergbauunternehmen keine oberirdischen
Anlagen haben, in welchen eine gewerb-
liche Tätigkeit entfaltet wird.

Dies gilt nicht, wenn dadurch auf keine Ge-
meinde ein Zerlegungsanteiloder der ein-
heitliche Steuermeßbetrag entfallen würde.“

10. $ 35b erhält folgende Fassung:
„835b

Der Gewerbesteuermeßbescheid. ist von Amts
wegen aufzuheben oder zu ändern, wenn der
Einkommensteuerbescheid, der Körperschaft-
steuerbescheid oder ein Feststellungsbescheid
aufgehoben oder geändert wird und die Auf-
hebung oder Änderung den Gewinn aus Ge-
werbebetrieb oder den Einheitswert des gewerb-
lichen Betriebs berührt. Die Änderung des
Gewinns aus Gewerbebetrieb oder des Einheits-
werts des gewerblichen Betriebs ist insoweit zu
berücksichtigen, als sie die Höhe des Gewerbe-
ertrags oder des Gewerbekapitals beeinflußt.
& 171 Abs. 10 der Abgabenordnung gilt sinnge-
mäß. Von dem Erlaß eines neuen Gewerbe-
steuermeßbescheids ist abzusehen, wenn die
Änderung nur geringfügig ist."

11. In$ 35c Ziff. 2 wird Buchstabe b gestrichen.
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12. In der Überschrift zu Abschnitt VIII werden die
Worte „Übergangs- und” gestrichen.

13. $ 36 erhält folgende Fassung:
„836

Zeitlicher Anwendungsbereich
(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes

ist, soweit in den Absätzen 2 bis 4 nichts an-
deres bestimmt ist, erstmals anzuwenden
1. bei der Gewerbesteuer nach dem Gewerbe-

ertrag und dem Gewerbekapital für den Er-
hebungszeitraum 1977,

2. bei der Lohnsummensteuer auf Lohnsummen,
die nach dem 31. Dezember 1976gezahlt wer-
den.
(2) Die Befreiung der Liquiditäts-Konsortial-

bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung in
$&3 Ziff. 2 gilt erstmals für den Erhebungszeit-
raum 1974.
(3) $ 10a in der ab Erhebungszeitraum 1975

geltenden Fassung ist erstmals auf Fehlbeträge
anzuwenden, die sich bei Ermittlung des maß-
gebenden Gewerbeertrags für den Erhebungs-
zeitraum 1975ergeben.

(4) Die Vorschrift des $ 13 Abs.5 gilt erst-
mals mit Wirkung für den Erhebungszeitraum
1974," -

14. Die $$36 a bis 36 d werden aufgehoben.

Artikel 13
Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung

$ 11der Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.No-
vember1974(Bundesgesetzbl.I S, 3138)wird aufge-
hoben.

Artikel 14
Vermögensteuergesetz

Das Vermögensteuergesetz in der Fassung vom
17. April 1974 (Bundesgesetzbl. I S. 949), zuletzt ge-
ändert durch das Einführungsgesetz zum Körper-
schaftsteuerreformgesetzvom 6. September 1976
(Bundesgesetzbl. I S. 2641),wird wie folgt geändert:

1. $3 Abs. 1wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 werden die Worte „und die

Reichsbank;” durch die Worte „, die Reichs-
bank und die Liquiditäts-Konsortialbank Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung;” ersetzt;

b) Nummer6 erhältfolgendeFassung:
„6. kleinere Versicherungsvereine auf Ge-

genseitigkeit im Sinne des $ 53 des Ge-
setzes über die Beaufsichtigung der
privaten Versicherungsunternehmungen
und Bausparkassen in der Fassung der
Bekanntmachung vom. 6. Juni 1931
(Reichsgesetzbl. I S. 315, 750), zuletzt ge-



ändert durch das Erste Durchführungs-
gesetz/EWG zumVAG vom 18.Dezember
1975 (Bundesgesetzbl. I S. 3139), wenn
sie die für eine Befreiung von der Kör-
perschaftsteuer erforderlichen Voraus-
setzungen erfüllen; ".

2. $ 15Abs. 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Ist die Festsetzungsfrist ($ 169 der Ab-

gabenordnung) bereits abgelaufen, so kann die
Hauptveranlagung unter Zugrundelegung der
Verhältnisse des Hauptveranlagungszeitpunkts
mit Wirkung für einen späteren Veranlagungs-
zeitpunkt vorgenommen werden, für den diese
Frist noch nicht abgelaufen ist.”

3. $ 16wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1wird Satz 3 gestrichen;
b) in Absatz 2 wird Satz 2 durch folgende Sätze 2

und 3 ersetzt:
„$ 176 der Abgabenordnung ist hierbei ent-
sprechend anzuwenden. Dies gilt jedoch nur
für Veranlagungszeitpunkte, die vor der Ver-
kündung der maßgeblichen Entscheidung
eines obersten Gerichts des Bundes liegen.”

4. In $ 18 Abs. 1 werden die Worte „vor Ablauf
der Verjährungsfrist” gestrichen.

5. Dem 8 19Abs. 1wird folgender Satz angefügt:
„Für andere Veranlagungszeitpunkte hat eine
Erklärung abzugeben, wer von der Finanzbe-
hörde dazu aufgefordert wird ($ 149 der Ab-
gabenordnung).“

Artikel 15
Grundsteuergesetz

Das Grundsteuergesetz in der Fassung des Arti-
kels 1 des Gesetzes zur Reform des Grundsteuer-
rechts vom 7. August 1973 (Bundesgesetzbl. I S. 965)
wird wie folgt geändert:

1. $4 Nr. 6 erhält folgende Fassung:
„6. Grundbesitz, der für die Zwecke eines Kran-

kenhauses benutzt wird, wenn das Kranken-
haus in dem Kalenderjahr, das dem Veran-
lagungszeitpunkt ($ 13 Abs. 1) vorangeht,
die Voraussetzungen des $ 67 Abs. 1 oder 2
der Abgabenordnung erfüllt hat. Der Grund-
besitz muß ausschließlich demjenigen, der
ihn benutzt, oder einer juristischen Person
des öffentlichen Rechts zuzurechnen sein.”

2. $ 16Abs. 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Ist die Festsetzungsfrist ($ 169 der Ab-

gabenordnung) bereits abgelaufen, so kann die
Hauptveranlagung unter Zugrundelegung der
Verhältnisse vom Hauptveranlagungszeitpunkt
mit Wirkung für einen späteren Veranlagungs-
zeitpunkt vorgenommen werden, für den diese
Frist noch nicht abgelaufen ist.“

a) Nummer 2 erhält folgende Fassung:
„2. die letzte Veranlagung fehlerhaft ist;

$ 176der Abgabenordnung ist hierbei ent-
sprechend anzuwenden; das gilt jedoch
nur für Veranlagungszeitpunkte, die vor
der Verkündung der maßgeblichen Ent-
scheidung eines obersten Gerichts des
Bundes liegen.”;

b) Satz2wird gestrichen.

lauf der Verjährungsfrist” gestrichen.

Artikel 16
Erbschaitsteuer- und Schenkungsteuergesetz

Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz

zusatz „($$ 213 bis 218 der Reichsabgabenord-
nung)“ durch den Klammerzusatz „($$ 179 bis
183der Abgabenordnung)" ersetzt.

Fassung:
„In diesem Fall ist die Steuer bis zum Erlöschen
der Belastungen insoweit zinslos zu stunden, als
sie auf den Kapitalwert der Belastungen entfällt."

und Satz 2 folgende Fassung:
„88 234, 238 der Abgabenordnung sind anzu-
wenden. $ 222 der Abgabenordnung bleibt unbe-
rührt.”

Abs. 1 der Reichsabgabenordnung“ durch die
Worte „$ 122 Abs. 1Satz 1 der Abgabenordnung"
ersetzt.

a) Absatz 1wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Worte „$ 73a der

Reichsabgabenordnung“ durch die Worte
„88 19 Abs. 1 und 20 der Abgabenord-
nung" ersetzt;

bb) in Satz 2 werden die Worte „Buchsta-
ben b und c” durch die Worte „Buch-
stabe b" ersetzt;

b) in Absatz 4 werden die Worte „$ 73a Abs. 5
der Reichsabgabenordnung“ durch die Worte
„8 19Abs. 2 der Abgabenordnung” ersetzt.
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Artikel 17
Umsatzsteuergeselz

Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. November 1973 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1681), zuletzt geändert durch das Ein-
führungsgesetz zum Körperschaftsteuerreformgesetz
vom 6. September 1976 (Bundesgesetzbl. I S. 2641),
wird wie folgt geändert:

1. $4 Nr. 16erhält folgende Fassung:
„16. die mit dem Betrieb der Krankenhäuser,

Altenheime, Altenwohnheime und Alten-
pflegeheime ühlicherweise verbundenen
Umsätze, wenn
a) diese Einrichtungen von juristischen

Personen des öffentlichen Rechts be-
trieben werden oder

b) bei Krankenhäusern im vorangegan-
genen Kalenderjahr die in $ 67 Abs. 1
oder 2 der Abgabenordnung bezeich-
neten Voraussetzungen erfüllt worden
sind oder

c) bei Altenheimen, Altenwohnheimen
und Altenpflegeheimen im vorange-
gangenen Kalenderjahr mindestens
zwei Drittel der Leistungen den in $ 53
Nr. 2 der Abgabenordnung genannten
Personen zugute gekommen sind;".

2. In $ 11 Satz 3 werden das Wort „Einfuhrumsatz-
steuerschuld” durch das Wort „Einfuhrumsatz-
steuer“ und das Wort „Steuerschuld" durch das
Wort „Steuer" ersetzt.

3. $12 Abs. 2 Nr. 8 erhält folgende Fassung:
„8. die Leistungen der Körperschaften, die

. ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt-
zige, mildtätige oder kirchliche Zwecke
verfolgen ($$ 51 bis 68 der Abgabenord-
nung). Das gilt nicht für Leistungen, die im
Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäfts-
betriebes ausgeführt werden;".

4. In $ 13 wird in der Überschrift und in Absatz 1
Satz 1 jeweils das Wort „Steuerschuld” durch
das Wort „Steuer" ersetzt.

5. In $ 16 wird in der Überschrift, in Absatz 1
Satz 1 und in Absatz 2 jeweils das Wort „Ver-
anlagungszeitraum” durch das Wort „Besteue-
rungszeitraum" ersetzt.

6. In $ 17 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Veranla-
gungszeitraum“ durch das Wort „Besteuerungs-
zeitraum" ersetzt.

7. $ 18wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
„Besteuerungsverfahren";
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b) Absatz 1erhältfolgendeFassung:
„(1) Der Unternehmer hat nach Ablauf des

Kalenderjahres eine Steuererklärung nach
amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzu-
geben, in der er die zu entrichtende Steuer
oder den Überschuß, der sich zu seinen Gun-
sten ergibt, nach $ 16 Abs. 1 bis 4 und $ 17
selbst zu berechnen hat (Steueranmeldung).
In den Fällen des $ 16 Abs. 3 und 4 ist die
Steueranmeldung binnen einem Monat nach
Ablauf des kürzeren Besteuerungszeitraums
abzugeben.”;

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Worte „auf einem

Vordruck nach amtlich bestimmtem
Muster“ durch die Worte „nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck" er-
setzt; \

bb) in Satz 6 und Satz 8 wird jeweils das
Wort „Steuerschuld“ durch das Wort
„Steuer“ ersetzt;

d) in Absatz 3 werdendie Sätze1 und 2 gestri-
chen;

e) Absatz4 erhältfolgendeFassung:
„(4) Hat der Unternehmer die zu ent-

richtende Steuer oder den Überschuß in der
Steueranmeldung (Absatz 1) abweichend
von den sich nach den Absätzen 2 und 3
ergebenden Beträgen berechnet, so ist der
Unterschiedsbetragzugunsten des Finanz-
amts binnen einem Monat nach der Abgabe
der Steueranmeldung zu entrichten. Der Un-
terschiedsbetrag zugunsten des Unterneh-
mers wird an diesen zurückgezahlt. Wird die
zu entrichtende Steuer oder der Überschuß
abweichend von der Steueranmeldung (Ab-
satz 1) festgesetzt, so ist der Unterschieds-
betrag zugunsten des Finanzamts binnen
einem Monat nach Bekanntgabe des Steuer-
bescheids zu entrichten. Der Unterschieds-
betrag zugunsten des Unternehmers wird
nach Bekanntgabe des Steuerbescheids
zurückgezahlt.Die Verpflichtung, rückstän-
dige Vorauszahlungen (Absatz 2) früher zu
‚entrichten, bleibt von den Sätzen 1 bis 4 un-
berührt.";

f) in Absatz 5 Nr. 1 werden die Worte „auf
einem Vordruck nach amtlich bestimmtem
Muster” durch die Worte „nach amtlich vor-
geschriebenem Vordruck" ersetzt.

8. $ 19Abs. 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Der Unternehmer kann dem Finanzamt

bis zur Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung
($ 18Abs. 1 und 4) erklären, daß er seineUm-
sätze nicht der Besteuerung nach den Absät-
zen 1 bis 3, sondern der Besteuerung nach den
allgemeinen Vorschriften dieses Gesetzes un-
terwerfen will. Nach Eintritt der Unanfechtbar-
keit bindet die Erklärung den Unternehmer



mindestens für fünf Kalenderjahre. Sie kann
nur mit Wirkung vom Beginn eines Kalender-
jahres an widerrufen werden. Der Widerruf ist
spätestens bis zur Unanfechtbarkeit der Steuer-
festsetzung des Kalenderjahres, für das er gel-
ten soll, zu erklären.”

a) In Nummer 2 werden die Worte „$ 161Abs. 2
der Reichsabgabenordnung” durch die Worte
„$ 148der Abgabenordnung” ersetzt;
am Schluß der Nummer 2 werden nach dem
Beistrich das Wort „oder” und folgende
Nummer 3 angefügt:
„3. soweit er Umsätze aus einer Tätigkeit

als Angehöriger eines freien Berufs im
Sinne des $ 18 Abs. 1 Ziff. 1 des Ein-
kommensteuergesetzes ausführt,”.

$ 21wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird das Wort „Reichsabgaben-

ordnung” durch das Wort „Abgabenord-
nung” ersetzt;

in Absatz 3 erhalten die Sätze 1 und 2 fol-
gende Fassung:
„Entsteht für den eingeführten Gegen-
stand nach dem Zeitpunkt des Entstehens
der Einfuhrumsatzsteuer ein Zoll oder eine
Verbrauchsteuer oder wird für den einge-
geführten Gegenstand nach diesem Zeit-
punkt eine Verbrauchsteuer unbedingt, so
entsteht eine weitere Einfuhrumsatzsteuer;
ihre Bemessungsgrundlage ist der entstan-
dene Zoll oder die entstandene oder unbe-
dingt gewordene Verbrauchsteuer. Das gilt
auch, wenn der Gegenstand nach dem Zeit-
punkt des Entstehens der Einfuhrumsatz-
steuer bearbeitet oder verarbeitet worden
ist."

b)

$ 23 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Worte „($ 160Abs. 1,

$ 161 Abs. 1 Nr. 1 der Reichsabgabenord-
nung)“ gestrichen;

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Der Unternehmer, bei dem die Vor-

aussetzungen für eine Besteuerung nach
Durchschnittsätzen im Sinne des Absatzes 1
gegeben sind, kann beim Finanzamt bis zur
Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung
($ 18 Abs. 1 und 4) beantragen, nach den
festgesetzten Durchschnittsätzen besteuert
zu werden. Der Antrag kann nur mit Wir-
kung vom Beginn eines Kalenderjahres an
widerrufen werden. Der Widerruf ist späte-
stens bis zur Unanfechtbarkeit der Steuer-
festsetzung des Kalenderjahres, für das er
gelten soll, zu erklären. Eine erneute Be-
steuerung nach Durchschnittsätzen ist frü-
hestens nach Ablauf von fünf Kalenderjah-
ren zulässig.”

12

13

se

. $ 24 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. Tierzucht- und Tierhaltungsbetriebe, so-
weit ihre Tierbestände nach $ 51 und
$ 5l a des Bewertungsgesetzes zur land-
wirtschaftlichen Nutzung oder auf Grund
der vom Senat von Berlin (West) nach
$ 122 Abs. 2 des Bewertungsgesetzes er-
lassenen Rechtsverordnungen zum land-
und forstwirtschaftlichen Vermögen ge-
hören.";

b) in Absatz 4 werden nach Satz 4 folgende
Sätze angefügt:
„Die Fristen nach Satz 1 und 4 können ver-
längert werden. Sind die Fristen bereits ab-
gelaufen, so können sie rückwirkend verlän-
gert werden, wenn es unbillig wäre, die
durch den Fristablauf eingetretenen Rechts-
folgen bestehen zu lassen.”

. $ 25 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „auf

einem Vordruck nach amtlich bestimmtem
Muster” durch die Worte „nach amtlich vor-
geschriebenem Vordruck“ ersetzt;

b) in Absatz 2 Satz 1werden die Worte „einem
amtlich bestimmten Muster” durch die
Worte „amtlich vorgeschriebenen Vordruck”
ersetzt;

c) in Absatz 3 Nr. 6 wird der Punkt durch
einen Beistrich ersetzt und folgende Num-
mer 7 angefügt:
„7. die Zuständigkeit der Finanzbehörden."

In $ 26 Abs. 3 Satz 1, in Absatz 4 und in $ 29
Abs. 2 werden jeweils die Worte „Vorschrift
des $ 131 der Reichsabgabenordnung" durch
die Worte „Vorschriften der $$ 163, 227 der
Abgabenordnung“ ersetzt.

In $ 27 Abs. 3 Satz 2 werden die Worte „$ 127
der Reichsabgabenordnung“ durch die Worte
„8 222 der Abgabenordnung" ersetzt.

$30wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 6 wird das Wort „Steuerschuld”

durch das Wort „Steuer” ersetzt;
in Absatz 8 Satz 1 wird das Wort „Ver-
anlagung” durch das Wort „Steuerfestset-
zung" ersetzt;

c) in Absatz 8 Satz 2 werden die Worte „auf
einem Vordruck nach amtlich bestimmten
Muster" durch die Worte „nach amtlich
vorgeschriebenem Vordruck" ersetzt.

b)

Artikel 18
Versicherungsteuergesetz

Das Versicherungsteuergesetzin der Fassungder
1959 (Bundesge-

tzbl. I S. 539), zuletzt geändert durch das Ge-
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setz zur Verbesserung der betrieblichen Altersver-
sorgung vom 19. Dezember 1974 (Bundesgesetzbl. I
S. 3610),wird wie folgt geändert:

1. $8 erhältfolgendeFassung:
„$ 8

Die Steuer wird, soweit nichts anderes be-
stimmt wird, zwei Wochen nach ihrer Entstehung
($1)fällig.”

2. $ 10erhält folgende Fassung:
„8 10

Außenprüfung
Bei Personen und Personenvereinigungen, die

Versicherungen vermitteln oder ermächtigt sind,
für einen Versicherer Zahlungen entgegenzuneh-
men, ist zur Ermittlung oder Aufklärung von
Vorgängen, die nach diesem Gesetz der Steuer
unterliegen, eine Außenprüfung ($$ 193 bis 203
der Abgabenordnung) auch insoweit zulässig,
als sie der Feststellung der steuerlichen Ver-
hältnisse anderer Personen dient, die als Ver-
sicherungsnehmer nach $ 7 Abs. 3 zur Entrich-
tungderSteuerverpflichtetsind.”

Artikel 19
Wechselsteuergeseiz

Das Wechselsteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachungvom 24.Juli 1959(Bundesgesetzbl.I
S. 536)wird wie folgt geändert:

1. In $ 7 Abs. 3 Satz 2 und $ 9 Abs. 1 werden
jeweils die Worte „Steuerschuld($$1 bis 3 des
Gesetzes, $ 3 Abs. 1 des Steueranpassungsge-
setzes)”durchdasWort „Steuer”ersetzt.

. $ 10erhält folgende Fassung:
„g 10

Die Steuer wird mit ihrer Entstehung ($$ 1
bis 3) fällig."

Artikel 20
Tabaksteuergesetz

Das Tabaksteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. September 1972 (Bundes-
gesetzbl.I S. 1633),zuletzt geändertdurchdas Ge-
setz zur Änderung des Tabaksteuergesetzes und des
Gesetzes über das Branntweinmonopol vom 5. Juli
1976 (Bundesgesetzbl. I S. 1770),wird wie folgt ge-
ändert:

1. In $ 1 Abs. 2 wird das Wort „Reichsabgaben-
ordnung“ durch das Wort „Abgabenordnung"
ersetzt.

2. In $ 3 wird in der Überschrift, in Absatz 1 Satz 1,
Absatz 2, Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 Satz 1, in
& 11 Abs. 1 Satz 1 und 3, Abs. 2, in $ 13 Abs. 3
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Satz 2 und 3, Abs. 4 und in $ 45 Abs. 2 Satz 2
jeweils das Wort „Steuerschuld“ durch das
Wort „Tabaksteuer" ersetzt.

satz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1, in $ 11 Abs. 1
Satz 1 und in $ 12 Abs. 1 wird jeweils das Wort
„Steuer“ durch das Wort „Tabaksteuer" ersetzt.

a) In Absatz 1 werden die Sätze 1 und 2 durch
folgenden Satz ersetzt:
„Mit dem Bezug der Steuerzeichen wird der
Bezieher verpflichtet, die Steuerzeichen nach
ihrem Steuerwert zu bezahlen (Steuer-
zeichenschuld).”;

b) in Absatz 2 werden die Sätze 2 und 3 ge-
strichen;

c) nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt:
„(3) Auf die Steuerzeichenschuld sind die

für Verbrauchsteuern geltenden Vorschrif- .
ten der Abgabenordnung sinngemäß anzu-
wenden. Stundung und Zahlungsaufschub
sind unzulässig.”

„8 10
Für Tabakerzeugnisse, die in das Erhebungs-

gebiet eingeführt werden oder aus einem be-
sonderen Zollverkehr wieder in den freien
Verkehr gelangen, gelten die $$ 3 bis 9 sinn-
gemäß mit den Abweichungen und Ergänzun-
gen des $ 11."

steuerschuld“ durch das Wort „Tabaksteuer"
ersetzt.

a) Satz2 erhältfolgendeFassung:
„Mit einer verbotswidrigen Abgabe entsteht
die Tabaksteuer.”;

b) nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefügt:
„Steuerschuldner ist der Abgebende."

zuschlagschuld“ durch die Worte „ein Tabak-
steuerzuschlag" ersetzt.

$ 27wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 erhalten die Sätze 1 und 2 fol-

gende Fassung:
„Für Rohtabak und Zigarettenpapier, die
erstmals der zollamtlichen Überwachung
vorenthalten oder entzogen werden, ent-
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steht im Zeitpunkt des Vorenthaltens oder
Entziehens ein Tabaksteuerausgleich. Er
wird mit dem Entstehen fällig.”;

b) in Absatz 2 werden die Worte „$ 196 der
Reichsabgabenordnung” durch die Worte
„$ 161der Abgabenordnung” ersetzt.

11. In $ 28Abs. 2 werden die Worte „eineTabak-
steuerausgleichschuld” durch die Worte „ein
Tabaksteuerausgleich” ersetzt.

12. In $ 29 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „eine
Steuerschuld" durch die Worte „die Rohtabak-
steuer" ersetzt.

13. $ 31 wird aufgehoben.

14. In $ 32wird dasWort „Steuervergehen”durch
das Wort „Steuerstraftaten” ersetzt.

15. In $ 33 Abs. 3 werden die Worte „$$ 446, 447
und 449der Reichsabgabenordnung”durch die
Worte „$$ 409, 410 und 412 der Abgabenord-
nung” ersetzt.

16. In $ 34 werden die Worte „$ 407 der Reichs-
abgabenordnung” durch die Worte „$ 381 der
Abgabenordnung” ersetzt.

17. $ 44 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 Buchstabe c werden die Worte

„8 16 Abs. 1 und 2 des Steueranpassungs-
gesetzes” durch die Worte „$ 12 der Abga-
benordnung” erseizt;

b) in Nummer 10 wird Buchstabe b gestrichen;
die bisherigen Buchstaben c und d werden
Buchstaben b und c.

Artikel 21
Kaffeesteuergesetz

Das Kaffeesteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. Dezember 1968 (Bundes-
gesetzbl. 1969 I S. 1), zuletzt geändert durch das
Vierzehnte Gesetz zur Änderung des Zollgesetzes
vom 3. August 1973(Bundesgesetzbl.I S. 933),wird
wie folgt geändert:

1. In$ 1 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Reichsabga-
benordnung" durch das Wort „Abgabenordnung“
ersetzt.

2. In$5 Abs. 1 Satz 3 und 4 wird jeweils das Wort
„Steuerschuld” durch das Wort „Steuer” ersetzt.

3. $6 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird das Wort „anzumelden“ durch

die Worte „in der Steuererklärung anzu-
geben" ersetzt;

b) in Satz 2 wird das Wort „Anmeldung” durch
das Wort „Steuererklärung” ersetzt;

c) in Satz 3 werden die Worte „Unterbleibt die
Anmeldung” durch die Worte „Unterbleiben
die in Satz 1geforderten Angaben” ersetzt;

d) in Satz 5 werden die Worte „Ist eine Anmel-
dung unterblieben oder sind die Angaben in
der Anmeldung” durch die Worte „Sind die
in Satz 1 geforderten Angaben unterblieben
odersind diese"ersetzt.

4. $ 8 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 wird hinter der Angabe „$ 7"

die Angabe „Abs. 1" eingefügt;
b) Nummer 3 wird gestrichen; die bisherige

Nummer 4 wird Nummer 3.

Artikel 22
Teesteuergesetz

Das Teesteuergesetzin der Fassungder Bekannt-
machung vom 23. Dezember 1968 (Bundesgesetzbl.
1969I S. 4), zuletzt geändertdurch das Vierzehnte
Gesetz zur Änderung des Zollgesetzes vom 3. Au-
gust 1973 (Bundesgesetzbl. I S. 933), wird wie folgt
geändert:

1. In$ 1 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Reichsabga-
benordnung” durch das Wort „Abgabenordnung"
ersetzt.

2. In$ 5 Abs. 1 Satz 3 und 4 wird jeweils das Wort
„Steuerschuld” durch das Wort „Steuer” ersetzt.

3. $ 6 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird das Wort „anzumelden“ durch

die Worte „in der Steuererklärung“ anzuge-
ben” ersetzt;

b) in Satz 2 wird das Wort „Anmeldung” durch
das Wort „Steuererklärung" ersetzt;

c) in Satz 3 werden die Worte „Unterbleibt die
Anmeldung“ durch die Worte „Unterbleiben
die in Satz 1 geforderten Angaben" ersetzt;

d) in Satz 5 werden die Worte „Ist eine Anmel-
dung unterbliebenoder sind die Angaben in
der Anmeldung” durch die Worte „Sind die
in Satz 1 geforderten Angaben unterblieben
oder sind diese” ersetzt.

4. $8 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 wird hinter der Angabe „$ 7"

die Angabe „Abs. 1bis 3“ eingefügt;
b) Nummer 3 wird gestrichen; die bisherige

Nummer 4 wird Nummer 3

Artikel 23
Zuckersteuergeseiz

Das Zuckersteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. August 1959 (Bundesgesetz-
blatt I S. 645), zuletzt geändert durch das Gesetz
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über die Neuorganisation der Marktordnungsstellen
vom 23. Juni 1976 (Bundesgesetzbi. I S. 1608),wird
wie folgt geändert:

lichen Untersuchungen und Prüfungen ver-
braucht oder für Zwecke der Steuer- oder Ge-
werbeaufsicht entnommen wird.

1. In $ 1 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Reichs- (4) Der Bundesminister der Finanzen wird
abgabenordnung” durch das Wort „Abgaben-
ordnung" ersetzt.

. In $ 3 Abs. 1 werdendie Worte „einenDoppel-
zentner“ durch die Worte „100 Kilogramm” er-
setzt.

. In der Überschrift vor $ 4 und vor $ 8 wird
jeweils das Wort „Steuerschuld“ durch das
Wort „Steuerregelung" ersetzt.

.In $ 4 wird in der Überschrift, in Absatz 1
Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und in $ 5 jeweils das
Wort „Steuerschuld“ durch das Wort „Steuer”
ersetzt.

. $ 6 erhält folgende Fassung:
"8 6

Steueranmeldung
Der Steuerschuldner hat über den Zucker, für

den in einem Monat die Steuer entstanden ist,
der Zollstelle bis zum fünfzehnten Tag des fol-
genden Monats eine Steuererklärung nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben. Er
hat in ihr die Steuer selbst zu berechnen
(Steueranmeldung)."

. In $ 7 Abs. 1 werden die Worte „die Steuer-
schuld” durch das Wort „diese" ersetzt.

.In $ 8 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Steuer-
schuld” durch das Wort „Steuer” ersetzt.

. $ 9 erhält folgende Fassung:
„89

(1) Zucker bleibt unter der Bedingung unver-
steuert, daß er
1. unter Steueraufsicht ausgeführt wird, und
zwar auch über ein Ausfuhrlager, oder zu
einem Zollverkehr abgefertigt wird,

2. unter Steueraufsicht zur weiteren Be- oder
Verarbeitung, zur Lagerung oder zum Um-
oder Abpacken in einen Herstellungsbetrieb
verbracht wird,

3. unter Steueraufsicht aus einem Herstellungs-
betrieb zum Lagern in die Räume verbracht
wird, die nach $ 4a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 als
zu ihm gehörend behandelt werden.
(2) Zucker ist unter der Bedingungvon .der

Steuer befreit, daß er unter Steueraufsicht zur
Fütterung von Tieren oder zur Herstellung von
Futtermitteln verwendet wird.

(3) Zucker ist von der Steuer befreit, wenn
er als Probe innerhalb oder außerhalbdes Her-
stellungsbetriebeszu den betrieblich erforder-

ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. Zucker unter der Bedingung von der Steuer

zu befreien, daß er unter Steueraufsicht
a) zu anderen gewerblichen oder gemein-

nützigen Zwecken als zum Herstellen von
Lebensmitteln, von Waren der Nr. 24.02
des Zolltarifs oder von Futtermitteln ver-
wendet wird,

b) zur Herstellung von Erzeugnissen ver-
wendet wird, die ausgeführt werden,

2. Rübensäfte und Mischungen von Rübensäf-
ten mit anderen Stoffen, die in Haushaltun-
gen ausschließlich zum eigenen Gebrauch
bereitet werden, von der Steuer zu befreien,

3. anzuordnen, daß bei der Ausfuhr von Er-
zeugnissen, zu deren Herstellung versteuer-
ter Zucker verwendet worden ist, die Steuer
für die verwendete Zuckermenge vergütet
wird,

4. zur Verhinderung von Mißbräuchen anzu-
ordnen, daß die Vergünstigungen in den
Fällen der Absätze2 und 4 Nr. 1 Buchstabea
nur gewährt werden, wenn der Zucker unter
Steueraufsicht in einem von ihm bestimmten
Verfahren zum menschlichen Genuß untaug-
lich gemacht (vergällt) wird."

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte
„Nr. 1009/67/EWG des Rates vom 18. De-
zember 1967 (Amtsblatt der Europäischen
GemeinschaftenNr. 308/1vom 18.Dezember
1967)"durch die Worte „(EWG) Nr. 3330/74
des Rates vom 19. Dezember 1974 (Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 359/1
vom 31. Dezember 1974)" ersetzt;

b) in Absatz 1 Satz 2, 6 und 8 wird jeweils das
Wort „Steuerschuld” durch das Wort „Steuer“
ersetzt;

c) in Absatz 1 Satz 3 wird das Wort „Sie”
durch die Worte „Die bedingte Steuer-
schuld” ersetzt;

d) in Absatz 1Satz5werdendieWorte „Steuer-
schuld fällt weg“ durch die Worte „Steuer
erlischt” ersetzt;

e) in Absatz 1 Satz 7 wird vor dem Wort
„Steuerschuld“ das Wort „bedingte“ einge-
fügt;

f) Absatz 2 erhältfolgendeFassung:
„(2) Die Bundesanstalt für landwirtschaft-

liche Marktordnung hat über den Zucker,
für den in einem Monat die Steuer unbe-
dingt geworden ist, der Zollstelle bis zum
fünfzehnten Tag des folgenden Monats eine
Steuererklärung nach amtlich vorgeschrie-
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benem Vordruck abzugeben, in ihr die
Steuer selbst zu berechnen (Steueranmel-
dung) und die Steuer bis zum letzten Werk-
tag dieses Monats zu entrichten; Zahlungs-
aufschub ist unzulässig."

10. $ 12 wird aufgehoben.

11. $ 14wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 3 werden das Wort „Steuerer-

klärung“ durch das Wort „Steueranmel-
dung" und die Worte „und die Einfuhr ($ 8)
anzuordnen sowie” durch die Worte „, die
Einfuhr ($ 8), die Steuerbefreiung und
Steuervergütung ($ 9) anzuordnen und” er-
setzt;

b) Nummer 4 wird gestrichen,

Artikel 24
Salzsteuergesetz

Das Salzsteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. Januar 1960 (Bundesge-
setzbl. I S. 50), zuletzt geändert durch das Zweite
Gesetz zur Änderung strafrechtlicher Vorschriften
der Reichsabgabenordnung und anderer Gesetze
vom 12. August 1968 (Bundesgesetzbl. I S. 953),
wird wie folgt geändert:

1.In $ 1Abs.1Satz2 wirddasWort„Reichs-
abgabenordnung” durch das Wort „Abgaben-
ordnung” ersetzt.

2. In $ 2 Satz 1 werden die Worte „1 Doppelzent-
ner” durch die Worte „100 Kilogramm” ersetzt.

3. In der Überschrift vor $ 3 und vor $ 6 wird
jeweils das Wort „Steuerschuld” durch das
Wort „Steuerregelung” ersetzt.

4. In $ 3 wird in der Überschrift und in Absatz i
jeweils das Wort „Steuerschuld” durch das
Wort „Steuer” ersetzt.

3. $4 erhält folgende Fassung:
„84

Steueranmeldung
Der Steuerschuldnerhat über dasSalz,für das

in einem Monat die Steuer entstanden ist, der
Zollstelle bis zum fünfzehntenTag des folgen-
den Monats eine Steuererklärung nach amtlich
vorgeschriebenem Vordruck abzugeben. Er hat
in ihr die Steuer selbst zu berechnen (Steuer-
anmeldung).”

6. In $ 5 Abs. 1 werden die Worte „die Steuer-
schuld” durch das Wort „diese” ersetzt.

7. $6 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden das Wort „Steuer-

schuld” durch das Wort „Steuer” ersetzt und

nach.den Worten „Erstattung der Steuer” die
Worte „, den Steuerzuschlag bei Nichtbeach-
tung von Steuervorschriften” eingefügt;

b) nachAbsatz1wird folgenderAbsatz2 ein-
gefügt:
„(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gel-

ten entsprechendfür Salz, das nach Abferti-
gung zu einem Zollverkehr ($ 7 Abs. 1 Nr. 1)
wieder in den freien Verkehr gelangt.”;

c) die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden Ab-
sätze3bis’5.

8. $ 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1erhältfolgendeFassung:
„(1) Salz bleibt unter der Bedingung unver-
steuert,daßes
1. unter Steueraufsicht ausgeführt wird, und

zwar auch über ein Ausfuhrlager, oder zu
einem Zollverkehr abgefertigt wird,

2. unter Steueraufsicht in einen Herstel-
lungsbetrieb verbracht wird.";

b) nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 ein-
gefügt:.
„(2) Salz ist von der Steuerbefreit,wenn es

als Probe innerhalb oder außerhalb des Her-
stellungsbetriebes zu den betrieblich erfor-
derlichen Untersuchungen und Prüfungen
verbraucht oder für Zwecke der Steuer- oder
Gewerbeaufsicht entnommen wird.”;

c) der bisherigeAbsatz 2 wird Absatz 3 und er-
hält folgende Fassung:
„(3) Der Bundesminister der Finanzen wird

ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. Salz unter der Bedingung von der Steuer zu

befreien, daß es unter Steueraufsicht zum
Salzen von MHeringen und ähnlichen
Fischen oder zu anderen Zwecken als zur
Herstellung oder Bereitung von Lebens-
oder Genußmitteln verwendet wird,

2. zur Verhinderung von Mißbräuchen anzu-
ordnen, daß von der Steuer befreites Salz
zum Genuß untauglich zu machen (zu ver-
gällen) ist.“

9. $ 11wird aufgehoben.

10. $ 12 wird aufgehoben; die Überschrift vor $ 12
wird gestrichen.

11. $ 14wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 wird das Wort „Steuererklä-

rung“ durch das Wort „Steueranmeldung"
ersetzt;

b) Nummer 3 wird gestrichen.
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Artikel 25
Biersteuergesetz

Das Biersteuergeseiz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. März 1952 (Bundesgesetzbl. I
S.149), zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz
zur Änderung strafrechtlicher Vorschriften der
Reichsabgabenordnung und anderer Gesetze vom
12.August 1968 (Bundesgesetzbl. I S. 953), wird wie
folgt geändert:

1. In 8 1 Satz 2 wird das Wort „Reichsabgabenord-
nung“ durch das Wort „Abgabenordnung"
ersetzt,

2. In der Überschrift vor $ 2 und vor $ 6a wird
jeweils das Wort „Steuerschuld” durch das
Wort „Steuerregelung” ersetzt.

3, In $ 2 Abs. 1 Satz 1 werden das Wort „Steuer-
schuld” durch das Wort „Steuer” und die Worte
„innerhalb der Brauerei getrunken“ durch die
Worte „zum Verbrauch in der Brauerei entnom-
men" ersetzt.

4. In $ 3 Abs. 1 Satz 2 wird der Klammerhinweis
„($ 9 Abs. 6)” durch den Klammerhinweis „($ 9
Abs. 8)" ersetzt.

5. Nach $ 5 wird folgende Vorschrift eingefügt:
„Steuererklärung

$5a
Der Inhaber der Braustätte hat über das Bier,

das in einem Monat aus seiner Braustätte ent-
fernt oder in ihr verbraucht worden ist, sowie
über das Bier, das im gleichen Monat in seine
Braustätte eingebracht worden ist, nach Menge
und Gattung der Zollstelle bis zum siebenten
Tag des folgenden Monats eine Steuererklärung
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzu-
geben.“

6. In $ 6 Abs. 1 werden die Worte „die Steuer-
schuld” durch das Wort „diese” ersetzt.

7. In $ 6a Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Steuer-
schuld“durchdasWort „Steuer“ersetzt,

8. $ 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Bier bleibt unter der Bedinung unversteu-
ert, daß es unter Steueraufsicht aus einer
Brauerei ausgeführt, zu einem Zollverkehr
abgefertigt oder als Ersatzgut im Rahmen
eines aktiven Veredelungsverkehrs ($ 48
Abs. 3 des Zollgesetzes) gestellt wird.”;

b) in Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „Steu-
erschuld fällt weg" durch die Worte „Steuer
erlischt" ersetzt und das Wort „ordnungs-
mäßig“ gestrichen;

c) Absatz 2 Satz 3 wird gestrichen;
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d) Absatz3 erhältfolgendeFassung:
„(3) Bier ist von der Steuer befreit, wenn es

von Brauereien zu den erforderlichen techni-
schen Proben verbraucht oder für Zwecke
der Steuer- oder Gewerbeaufsicht entnom-
men wird.“

9. In $ 9 Abs. 10 Satz 1 wird das Wort „Sieuer-
schuld” durch das Wort „Steuer” ersetzt.

10. $ 12Abs. 4 wird gestrichen.

11. $ 16wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „5"

durch die Angabe „5, 5 a" ersetzt;
b) in Absatz 2 Satz 5 wird das Wort „Steuer-

schuld” durch das Wort „Steuer“ ersetzt;
c) in Absatz 2 Satz 6 werden die Worte „die

Steuerschuld“ durch das Wort „diese" er-
setzt.

12. In $ 18 Abs. 4 werden die Worte „$$ 446, 447
und 449 der Reichsabgabenordnung“ durch die
Worte „$$ 409, 410 und 412 der Abgabenord-
nung” ersetzt.

13. In $ 19 werden. die Worte „$ 407 der Reichsab-
gabenordnung“ durch die Worte „$ 381 der
Abgabenordnung" ersetzt.

14. $ 25 Abs. 1wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 werden nach den Worten

„Hausbrauer ($ 3 Abs. 1),* die Worte „die
Steuererklärung ($ 5a),“ und nach den Wor-
ten „Einfuhr ($ 6 a),” die Worte „die Steuer-
befreiung ($ 7)," eingefügt;

b) Nummer 3 erhält folgende Fassung:
„3. die Vorschriften zur Durchführung der

88 12, 16 und 21 Abs. 1 zu erlassen."

Artikel 26
Gesetz über das Branntweinmonopol

Das Gesetz über das Branntweinmonopol vom
8. April 1922 (Reichsgesetzbl: I S. 335, 405), zuletzt
geändert durch das Gesetz zur Änderung des
Tabaksteuergesetzes und des Gesetzes über das
Branntweinmonopol vom 5. Juli 1976 (Bundesge-
setzbl. IS. 1770),wird wie folgt geändert:

1. $ 44 erhält folgende Fassung:
„$44

(1) Wer sich zur Erfüllung steuerlicher oder
monopolrechtlicher Pflichten, die ihm auf Grund
eines der amtlichen Aufsicht unterliegenden
Sachverhalts obliegen, durch einen mit der
Wahrnehmung dieser Pflichten beauftragten
Angehörigen seines Betriebs oder Unterneh-
mens vertreten läßt, bedarf der Zustimmung des



Hauptzollamts. Dies gilt nicht für die Vertre-
tung bei der Einfuhr im Zusammenhang mit der
Zollbehandlung.
(2) Zur Feststellung von Tatsachen, die

steuer- oder monopolrechtlich erheblich sind,
kann das Hauptzollamt Personen, die vom
Ergebnis der Feststellung nicht selbst betroffen
sind, als Hilfspersonen bestellen."

„(2) Für die Durchführungdes Verbots gelten
die $$ 328 bis 335 der Abgabenordnung entspre-
chend.“

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
„Sicherstellungim Aufsichtsweg und Über-
führung in das Eigentum des Bundes”;

b) in Absatz 1 erhält der erste Halbsatz fol-
gende Fassung:
„In Ausübung der amtlichen Aufsicht für
Zwecke des Branntweinmonopols können die
Zollbehörden und ihre Aufsichtsbeamten in
entsprechender Anwendung des $ 215 der
Abgabenordnung auch in folgenden Fällen
sicherstellen:”;

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Sichergestellte Sachen werden durch

das Hauptzollamt in das Eigentum des Bun-
des übergeführt. $ 216 der Abgabenordnung
gilt entsprechend.”;

d\) Absatz 3 wird gestrichen.

die Zahl „sechs” ersetzt.

Abs. 3 wird jeweils das Wort „Reichsabgaben-
ordnung” durch das Wort „Abgabenordnung“
ersetzt.

durch die Worte „den Übergang" ersetzt.

„8109
Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt .

Wenn das Gesetz die Gewährung von mono-
polrechtlichen Vergünstigungen oder Erleichte-
rungen zuläßt, kann die Bundesmonopolverwal-
tung besondere Nebenbestimmungen der in

treffen.”

In $ 110b werden hinter dem Wort „begeht“ die
Worte „oder an einer solchen Tat teilnimmt”
angefügt und die Worte „, auch wenn er nicht
Schuldner der Monopoleinnahmen ist,” gestri-
chen.

„9111
Verjährung, Verzinsung, Säumniszuschläge
(1) Die für Verbrauchsteuern und Verbrauch-

steuervergütungengeltenden Vorschriften der
$$ 169bis 171, 228 bis 240 der Abgabenordnung
werden für Ansprüche auf Zahlungoder Er-
stattung von Branntweinübernahmegeld und
Ausfuhrvergütung sinngemäß angewendet. An-
sprüche auf Zahlung von Branntweinübernahme-
geld werden ausschließlich nach $ 75 Abs. 1
verzinst.

(2) Für Branntweinabgaben beginnt in den
Fällen des $ 91 die Festsetzungsfrist abweichend
von $ 170 Abs. 1 der Abgabenordnung mit
Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Brannt-
wein in den freien Verkehr getreten ist."

$ 112Abs. 3erhält folgendeFassung:
„(3) $ 178Abs. 3, A und $ 348 Nr. 10 der Abga-

benordnung gelten entsprechend."

$ 114erhält folgende Fassung:
„8114

Vollstreckung
(1) Forderungen der Bundesmonopolverwal-

tung, die sich aus dem Verkauf von Branntwein
oder sonst aus diesem Gesetz herleiten, werden
wie Steuern vollstreckt.
(2) Monopolrechtliche Anordnungen werden

durch die Hauptzollämter vollstreckt. Die $$ 328
bis 335derAbgabenordnungfindenentsprechen-
de Anwendung.“

$ 122erhält folgende Fassung:
„8 122
Strafen

Wer Monopolhinterziehung begeht, wird nach
$ 370 Abs. 1 bis 3 der Abgabenordnungbe-
straft."

$ 124Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Der Monopolhehlerwird nach$370Abs. 1

und 2 der Abgabenordnung und, wenn er ge-
werbsmäßighandelt, nach $ 373der Abgaben-
ordnung bestraft."

$ 126wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Nr. 12 wird der Punkt durch

einen Beistrich ersetzt und folgende Nummer
13 angefügt: .
„13. einer Auflage zuwiderhandelt, die

einemVerwaltungsaktnach $ 109oder
einem Verwaltungsakt für Zwecke der
amtlichen Aufsicht ($$ 43 bis 51b) bei-
gefügt worden ist.”;

b) in Absatz 3 wird das Wort „Tat” durch das
Wort „Handlung“ ersetzt.
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„(1) Für Monopolstraftaten gelten die $$ 369,
375 Abs. 1 und $ 376 der Abgabenordnung, für
Monopolhinterziehung gilt ferner $ 371 der
Abgabenordnung entsprechend.

(2) Für Monopolordnungswidrigkeiten gilt
$ 377 der Abgabenordnung, für die leichifertige
Verkürzung von Monopoleinnahmen gilt ferner
8378 Abs. 3 der Abgabenordnung entspre-
chend.“

$ 132erhält folgende Fassung:
„8 132

Für das Strafverfahren wegen Monopolstrafta-
ten gelten die $$ 385 bis 408, für das Bußgeld-
verfahren wegen Monopolordnungswidrigkeiten
die $$ 409 bis 412 der Abgabenordnung entspre-
chend.“

In $ 154 Abs. 1 Satz 1 werden hinter den Wor-
ten „Erstattung des Monopolausgleichs" die
Worte „, den Steuerzuschlag bei Nichtbeach-
tung von Steuervorschriften" eingefügt.

In $ 166 werden die Worte „$ 194 Abs. 1 der
Reichsabgabenordnung” durch die Worte „8 139
der Abgabenordnung” ersetzt.

Artikel 27
Schaumweinsteuergesetz

Das Schaumweinsteuergesetz in der Fassung der

4.Juni 1971 (Bundesgesetzbl.I S. 745), wird wie

1. In $ 1 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Reichsabga-
benordnung“ durch das Wort „Abgabenord-
nung” ersetzt.

In der Überschrift vor $ 3 und vor $ 7 wird je-
weils das Wort „Steuerschuld” durch das Wort
„Steuerregelung” ersetzt.

. $ 3 erhält folgende Fassung:
„83

Entstehung der Steuer
Die Steuer entsteht dadurch, daß Schaumwein

aus dem Herstellungsbetrieb entfernt oder zum
Verbrauch innerhalb des Herstellungsbetriebes
entnommen wird, und zwar im Zeitpunkt der
Entfernung oder der Entnahme.“

. 8%5 erhält folgende Fassung:
„85

Steueranmeldung
Der Steuerschuldner hat über den Schaum-

wein, für den in einem Monat die Steuer ent-
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standen ist, der Zollstelle bis zum fünfzehnten
Tag des folgenden Monats eine Steuererklärung
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzu-
geben. Er hat in ihr die Steuer selbst zu berech-
nen (Steueranmeldung).“

schuld“ durch das Wort „diese" ersetzt.

a) in Absatz 1 Satz 1 werden das Wort „Steuer-
schuld“ durch das Wort „Steuer“ ersetzt und
nach den Worten „Erstattung der Steuer" die
Worte „, den Steuerzuschlag bei Nichtbeach-
tung von Steuervorschriften" eingefügt;

b) nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 ein-
gefügt:
„(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten

entsprechend für Schaumwein, der nach
Abfertigung zu einem Zollverkehr ($ 8 Abs. 1
Nr. 1) wieder in den freien Verkehr
gelangt.”;
die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden
Absätze 3 bis 5.

d)

„88
(1) Schaumwein bleibt unter der Bedingung

unversteuert, daß er
1. unterSteueraufsichtausgeführtoderzueinem

Zollverkehr abgefertigtwird,
2. unter Steueraufsicht zur weiteren Be- oder

Verarbeitung in einen Herstellungsbetrieb
verbracht wird, sofern dem Verbringen nicht
andere gesetzliche Vorschriften entgegenste-
hen.
(2) Schaumwein ist von der Steuer befreit,

wenner
1. als Probe innerhalb oder außerhalbdes Her-

stellungsbetriebes zu den betrieblich erfor-
derlichen Untersuchungen und Prüfungen
verbraucht oder für Zwecke der Steuer- oder
Gewerbeaufsicht entnommen wird,
als Probe zu einer Qualitätsprüfung der
zuständigen Behörde vorgestellt oder auf
Veranlassung dieser Behörde entnommen
wird oder

. im Herstellungsbetrieb als Kostprobe uneni-
geltlich abgegeben wird."

$ 15wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 werden das Wort „Steuererklä-

rung“ durch das Wort „Steueranmeldung”
ersetzt und nach den Worten „Einfuhr ($7),“
die Worte „die Steuerbefreiung ($ 8) und"
eingefügt;

b) Nummer 3 wird gestrichen.



Artikel 28
Zündwarensteuergesetz

Das Zündwarensteuergesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 9. Juni 1961 (Bundesgesetz-
blatt IS. 729), zuletzt geändert durch das Gesetz zur
Anderung strafrechtlicher Vorschriften der Reichs-
abgabenordnung und anderer Gesetze vom
10.August 1967 (Bundesgesetzbl. I S. 877), wird wie
folgt geändert:

1. In& 1 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Reichsabga-
benordnung“ durch das Wort „Abgabenordnung"
ersetzt.

2. In der Überschrift vor $ 3 und vor $ 6 wird je-
weils das Wort „Steuerschuld” durch das Wort
„Steuerregelung“ ersetzt.

3. In $ 3 wird in der Überschrift und in Absatz 1
jeweils das Wort „Steuerschuld" durch das Wort
„Steuer" ersetzt.

4. $ 4 erhält folgende Fassung:
„94

Steueranmeldung
Der Steuerschuldner hat über die Zündwaren,

für die in einem Monat die Steuer entstanden ist,
der Zollstelle bis zum fünfzehntenTag des fol-
genden Monats eine Steuererklärung nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben. Er
hat in ihr die Steuer selbst zu berechnen (Steu-
eranmeldung).“

5. In $ 5 Abs. 1 werden die Worte „die Steuer-
schuld“ durch das Wort „diese” ersetzt.

6. $6 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Steuer-

schuld” durch das Wort „Steuer" ersetzt;

b) Absatz 1 Satz 3 wird gestrichen;
c) nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 einge-

fügt:
„(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten

entsprechend für Zündwaren, die nach Abfer-
tigung zu einem Zollverkehr ($ 7) wieder in
den freien Verkehr gelangen.”;

d) die bisherigen Absätze 2 und 3 werden
Absätze 3 und 4. .

7. $ 7 erhält folgende Fassung:
„87

Zündwaren bleiben unter der Bedingung
unversteuert, daß sie unter Steueraufsicht ausge-
führt oder zu einem Zollverkehr abgefertigt wer-
den."

8. Die $$ 9 und 10 werden einschließlich ihrer
Überschrift aufgehoben.

9. $ 13wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 werden das Wort „Steuererklä-

rung“ durch das Wort „Steueranmeldung”
und die Worte „und die Einfuhr ($ 6)” durch
die Worte „, die Einfuhr ($ 6) und die Steuer-
befreiung ($7)" ersetzt;

b) dieNummern3und4werdengestrichen.

Artikel 29
Zündwarenmonopolgesetz

Das Zündwarenmonopolgesetz vom 29. Januar
1930 (Reichsgesetzbl. I S. 11), zuletzt geändert durch
das Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch vom
2.März 1974(Bundesgesetzbl.I S. 469),wird wie
folgt geändert:

1. In $ 23 Abs. 3 Satz 1 und Satz 7 wird das Wort
„Reichsabgabenordnung“ durch das Wort „Ab-
gabenordnung“ ersetzt.

2. $ 44 erhält folgende Fassung:
„844

Für das Strafverfahren wegen einer Straftat
nach $ 40 gelten die $$ 385 bis 408, für das
Bußgeldverfahren wegen einer Ordnungswidrig-
keit nach $ 41 gelten die $$ 409, 410 und 412 der
Abgabenordnung entsprechend."

3. $ 45 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Für die Durchführung der Untersagung gel-

ten die $$ 328 bis 335 der Abgabenordnung ent-
sprechend.”

Artikel 30
Leuchtmittelsteuergesetz

Das Leuchtmittelsteuergesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22. Juli 1959 (Bundesgesetz-
blatt IS. 613),zuletztgeändertdurchdasGesetzzur
Änderung des Leuchtmittelsteuergesetzes vom
26. Juli 1974 (Bundesgesetzbl. I S. 1553), wird wie
folgt geändert:

1. In$ 1 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Reichsabga-
benordnung” durch das Wort „Abgabenordnung"
ersetzt.

2. In $ 2 Buchstabe C werden nach den Worten „für
Entladungslampen” die Worte „— einschließlich
Mischlichtlampen jeder Art —" eingefügt.

3. In $ 3 wird in der Überschrift und in den Absät-
zen 1 und 2 jeweils das Wort „Steuerschuld"
durch das Wort „Steuer” ersetzt.

4. $ 5 erhält folgende Fassung:
„85

Steueranmeldung
Der Steuerschuldner hat über die Leuchtmittel,

für die in einem Monat die Steuer entstanden ist,
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der Zollstelle bis zum fünfzehnten Tag des fol-
genden Monats eine Steuererklärung nach amt-
lich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben. Er
hat in ihr die Steuerselbstzu berechnen(Steuer-
anmeldung).“

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Steuer-
schuld“ durch das Wort „Steuer" ersetzt;

b) nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 ein-
gefügt:
„(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten

entsprechend für Leuchtmittel, die nach
Abfertigung zu einem Zollverkehr ($ 8 Abs. 1
Nr. 1) wieder in den freien Verkehr gelan-
gen.";

c) die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden Ab-
sätze 3 bis 3.

$8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1} Leuchtmittel bleiben unter der Bedin-

gung unversteuert, daß sie -
1. unier Steueraufsicht ausgeführt oder zu

einem Zollverkehr abgefertigt werden,
2. unter Steueraufsicht in einen anderen Her-

stellungsbetrieb verbracht werden,
3. nach Einfuhr unter Steueraufsicht zur wei-

teren Bearbeitung in einen Herstellungsbe-
trieb verbracht werden,

4. unter Steueraufsicht zum Bau, zur Instand-
setzung, zur Instandhaltung, zum Umbau
oder zur Ausrüstung von Wasserfahrzeu-
gen oder zur Instandsetzung oder Instand-
haltung von Luftfahrzeugen verwendet
werden, wenn die Bestimmungen des Zoll-
tarifs oder sonstige Verordnungen des
Rates der Europäischen Gemeinschaften
dafür im Falle der Einfuhr aus Drittländern
unter zollamtlicher Überwachung eine
vollständige oder teilweise Aussetzung des
Zolls vorsehen.";

b) nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt:
„(3) Der Bundesminister der Finanzen wird

ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. zuzulassen, daß
a) die Ausfuhr unversteuerterLeuchtmittel

unter Steueraufsicht unter Einschaltung
von Betrieben, die Fahrzeuge oder
Geräte herstellen, die zur Ausfuhr
bestimmt sind, oder von Betrieben, die
Zulieferer solcher Betriebe ‚sind, durch-
geführt wird,

b) die unter Buchstabea bezeichnetenBe-
triebe unter Steueraufsichtdie Leucht-
mittel von einem Herstellungsbetrieb für
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’ »Ausfuhrzwecke unversteuert beziehen
und untereinander, auch zwischen Filial-
und Zweigbetrieben, unversteuert ver-
senden dürfen,

2. zur Sicherung des Steueraufkommens und
zur Vereinfachung des Verfahrens anzu-
ordnen, daß eine mit der Entfernung der
Leuchtmittel aus dem Herstellungsbetrieb
bedingt entstehende Steuerschuld mit der
Weitergabe an die unter Nummer 1
bezeichneten Betriebe auf deren Inhaber
übergeht.“

7. $ 11wird aufgehoben.

8. $ 13wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 wird das Wort „Steuererklä-

rung“ durch das Wort „Steueranmeldung”
ersetzt;

b) Nummer 3 wird gestrichen;
c})die bisherige Nummer 4 wird Nummer 3.

Artikel 31
Spielkartensteuergesetz

Das Spielkartensteuergesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. Juni 1961 (Bundesgesetz-
blatt IS. 681), zuletzt geändert durch das Gesetz zur
Änderung strafrechtlicher Vorschriften der Reichs-
abgabenordnung und- anderer Gesetze vom
10.August 1967(Bundesgesetzbl.I S. 877),wird wie
folgt geändert:

1. In $ 1 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „Reichsabga-
benordnung“ durch das Wort „Abgabenord-
nung" ersetzt.

2. In der Überschrift vor $ 3 und vor $ 6 wird je-
weils das Wort „Steuerschuld” durch das Wort
„Steuerregelung” ersetzt.

3. In $ 3 wird in der Überschrift und in Absatz 1
jeweils das Wort „Steuerschuld“ durch das
Wort „Steuer” ersetzt.

4. $ 4 erhält folgende Fassung:
„84

Steueranmeldung
Der Steuerschuldner hat über die Spielkarten,

für die in einem Monat die Steuer entstanden
ist, der Zollstelle bis zum fünfzehnten Tag des
folgenden Monats eine Steuererklärung nach
amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben.
Er hat in ihr die Steuer selbst zu berechnen
(Steueranmeldung)."

5. In$5 Abs. 1 werden die Worte „spätestens am”
durch die Worte „bis zum“ und die Worte „die
Steuerschuld“ durch das Wort „diese“ ersetzt.



$ 6 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden das Wort „Steuer-

schuld” durch das Wort „Steuer“ ersetzt und
nach den Worten „Erstattung der Steuer” die
Worte „, den Steuerzuschlag bei Nichtbeach-
tung von Steuervorschriften" eingefügt;

b) nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 ein-
gefügt:
„(2) Die Vorschriften desAbsatzes1 gelten

entsprechend für Spielkarten, die nach
Abfertigung zu einem Zollverkehr ($ 7 Abs. 1
Nr. 1) wieder in den freien Verkehr gelan-
gen.";

c) die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden
Absätze 3 bis 5.

„87
(1) Spielkarten bleiben unter der Bedingung

unversteuert, daß sie
1. unter Steueraufsicht ausgeführt oder zu

einem Zollverkehr abgefertigt werden,
2. unter Steueraufsicht zur weiteren Bearbei-

tung in einen Herstellungsbetrieb verbracht
werden.
(2) Spielkarten sind von der Steuer befreit,

wenn sie für Zwecke der Steueraufsicht als Pro-
be entnommen oder als Muster hinterlegt wer-
den."

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „Beam-
ten des Aufsichtsdienstes" durch die Worte
„mit der Steueraufsicht betrauten Amtsträ-
gern" ersetzt;

b) in Absatz 3 werden die Worte „aus dem Aus-
land” durch die Worte „in das Erhebungs-
gebiet eingeführte” ersetzt.

&11wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Worte „aus dem Aus-

land eingeführt und im Inland umgesetzt
werden" durch die Worte „in das Erhebungs-
gebiet eingeführt und im Erhebungsgebiet
umgesetzt werden" ersetzt;

b) in Satz 2 werden die Worte „Auf den für den
Inlandsumsatz bestimmten” durch die Worte
„Auf den für den Umsatz im Erhebungsge-
biet bestimmten" ersetzt.

$ 13 wird aufgehoben; die Überschrift vor $ 13
wird gestrichen.

& 14 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 werden das Wort „Steuererklä-
rung“ durch das Wort „Steueranmeldung“

und die Worte „und die Einfuhr ($ 6)” durch
die Worte „, die Einfuhr ($ 6) und die Steuer-
befreiung ($7)" ersetzt;

b) Nummer 3 wird gestrichen; die bisherige
Nummer 4 wird Nummer 3.

Artikel 32
Mineralölsteuergesetz

Das Mineralölsteuergesetz 1964 in der Fassung
der Bekanntmachungvom 20.Dezember1963(Bun-
desgesetzbl. I S. 1003), zuletzt geändert durch das
Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes
1964 (Heizölkennzeichnung) vom 19.März 1975
(Bundesgesetzbl.IS. 721),wird wie folgt geändert:
1. In$ 1 Abs. 1 Satz 3 wird das Wort „Reichsabga-
benordnung“ durch das Wort „Abgabenord-
nung“ ersetzt.

2. In der Überschrift vor $ 3 und vor $ 7 wird je-
weils das Wort „Steuerschuld” durch das Wort
„Steuerregelung" ersetzt.

3, In $ 3 wird in der Überschrift und in Absatz 1
jeweils das Wort „Steuerschuld“ durch dasWort
„Steuer” ersetzt.

4. $5 erhält folgende Fassung:
„85

Steueranmeldung
Der Steuerschuldner hat für im Erhebungs-

gebiet hergestelltes Mineralöl, für das in einem
Monat die Steuer unbedingt entstanden ist, bis
zum fünfzehnten Tag des nächsten Monats eine
Steuererklärung abzugeben und darin die Steuer
selbst zu berechnen (Steueranmeldung).“

5. $6 Abs. 1wird wie folgt geändert:
a) Satz1erhältfolgendeFassung:

„Die Steuer für Mineralöl, die in einem
Monat unbedingt entstanden ist, ist je zur
Hälfte spätestens am letzten Werktag des
folgenden und am 20. des zweiten folgenden
Monats zu zahlen.”;

b) in den Sätzen 3 und 4 wird jeweils das Wort
„Steuerschulden” durch das Wort „Steuern"
ersetzt.

6. In $ 7 Abs. 1 Satz 1 und $ 12 Abs. 3 Satz 2,
Abs.4 Satz2, Abs.5 Satz? wird jeweils das
Wort „Steuerschuld“ durch das Wort „Steuer“
ersetzt.

7. In $ 13 werden die Klammern und die Worte
„8 190der Reichsabgabenordnung"” gestrichen.

8. $ 14wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Ordnungswidrig im Sinne des $&381
Abs. 1 Nr. 1 der Abgabenordnung handelt,
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wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen
%&5die Steuererklärung nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig ab-
gibt.";
in Absatz 2 werden die Worte „$ 407 Abs. 1
Nr. 2 der Reichsabgabenordnung“ durch die
Worte „$ 381 Abs. 1 Nr. 2 der Abgabenord-
nung" ersetzt;

c) in Absalz 3 werden die Worte „$ 407 Abs.1
Nr. 3 der Reichsabgabenordnung“ durch die
Worte „$ 381 Abs. 1 Nr. 3 der Abgabenord-
nung” ersetzt.

.$ 14a Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Die $$ 215, 216 der Abgabenordnung gelten
entsprechend.”

$ 15Abs. 2wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 2 wird nach den Worten „zu er-

lassen" folgender Halbsatz angefügt:
„sowie anzuordnen, daß bei der Verwendung
steuerbegünstigten Mineralöls die bedingte
Steuer nur erlischt, wenn das Mineralöl ver-
braucht wird,”;
in Nummer 3 werden die Worte „und das
Nähere über den in $ 2 Abs. 1 Nr. 1 Buch-
stabe a geforderten Nachweis anzuordnen"
gestrichen;
in Nummer 4 wird das Wort „Steuererklä-
rung“ durch das Wort „Steueranmeldung“
ersetzt;

cin Nummer 5 wird folgender Buchstabe a
eingefügt:
„a) die bedingte Steuer bei der Aufnahme in

das Steuerlager nicht erlischt,”;

e) in Nummer 5 werden die bisherigen Buchsta-
ben a bis c Buchstaben b bis d;

f) in Nummer5 Buchstabec und d wird jeweils
das Wort „Steuerschuld“ durch das Wort
„Steuer" ersetzt;

g) in Nummer 6 werden die Worte „und in
$8 191, 192 der Reichsabgabenordnung” ge-
strichen.

Artikel 33
Zollgesetz

Das Zollgesetz in der Fassung der Bekanntma-

zu letzt geändert durch das Sechzehnte Gesetz zur

1.$&1 Abs. 1 Satz 3 wird gestrichen.

jeweils das Wort „Reichsabgabenordnung“
durch das Wort „Abgabenordnung” ersetzt.
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der Reichsabgabenordnung“ durch die Worte
„$ 259 der Abgabenordnung" ersetzt,

der Reichsabgabenordnung“ durch die Worte
„8$88, 89 der Abgabenordnung" ersetzt.

„(4) Hat der Zollbeteiligte in einer Sammel-
zollanmeldungdenZoll selbstberechnet,so fin-
den $ 167 Satz 1 und $ 168 Satz 1 der Abgaben-
ordnungAnwendung.“

Abs.2 der Reichsabgabenordnung“ durch die
Worte „$153 Abs. 3 der Abgabenordnung" er-
setzt,

$ 40 a Abs. 2 Satz 5 erhält folgende Fassung:
„Hat er in der Anmeldung den Zoll selbst be-
rechnet, so finden $ 167 Satz 1 und $ 168Satz 1
der Abgabenordnung Anwendung."

a) Absatz 3 Satz 4 wird gestrichen;
b) in Absatz 4 Satz 3 werden die Worte „$ 121

der Reichsabgabenordnung” durch die Worte
„876derAbgabenordnung"ersetzt.

der Reichsabgabenordnung“ durch die Worte
„$111Abs. 1derAbgabenordnung"ersetzt.

In $ 66werden die Absätze 3 und 4 gestrichen.

$ 67 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Für die Verbote, Beschränkungen und

Sicherungsmaßnahmen auf der Insel Helgoland
und in Gewässern und Watten zwischen der
Hoheitsgrenze und der Zoligrenze an der Küste
gelten die $$ 210, 255, 328 bis 335 der Abgaben-
ordnung.“

8 69 Abs. 4 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Für Anordnungendes Hauptzollamtsnach den
Absätzen 1 bis 3 gelten die $$ 255, 328 bis 335
der Abgabenordnung sinngemäß.“

In$71Abs.4und$73Abs.1Satz3werdenje-
weils die Worte „$ 193 der Reichsabgabenord-
nung“ durch die Worte „$ 210 der Abgabenord-
nung" ersetzt.

In $ 73 Abs. 4 Saiz 2 werdendie Worte „&202
der Reichsabgabenordnung* durch die Worte
„88328bis 335der Abgabenordnung" ersetzt.
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15. $ 75 wird wie folgt geändert:
a) In den Absätzen 1 und 2 werden jeweils die

nung" durch die Worte „$ 111Abs. 1 der
Abgabenordnung" ersetzt;

b) in Absatz 2 werden die Worte „$ 188Abs. 3
derReichsabgabenordnung“”durchdie Worte
„8 111Abs. A der Abgabenordnung" ersetzt.

16. In der Überschrift des Siebenten Teils wird das
Wort „Zollvergehen” durch das Wort „Zoll-
straftaten" ersetzt.

17. $ 79 a wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Worte „$ 408 Abs. 1

Nr. 1 der Reichsabgabenordnung” durch die
Worte „$ 382 Abs. 1 Nr. 1 der Abgabenord-
nung" ersetzt;

b) in Absatz 2 werden die Worte „$ 408 Abs. 1
Nr. 2 der Reichsabgabenordnung“ durch die
Worte „$ 382 Abs. 1 Nr. 2 der Abgabenord-
nung" ersetzt.

18. $ 80 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift und in Absatz 1 Satz 1

wird jeweils das Wort „Zollvergehen“ durch
das Wort „Zollstraftaten” ersetzt;

b) in Absatz 1 Satz 1 werden die in Klammern
gesetzten Worte „$$ 391, 403 der Reichsab-
gabenordnung“ durch die Worte „$$ 369, 377
der Abgabenordnung” ersetzt;

c) in Absatz 2 Nr. 2 werden die Worte „eines
Zollvergehens” durch die Worte „einer Zoll-
straftat” ersetzt.

Artikel 34
Abschöpfungserhebungsgesetz

Das Abschöpfungserhebungsgesetz vom 25. Juli
1962 (Bundesgesetzbl. I S. 453), zuletzt geändert
durch das Fünfzehnte Gesetz zur Änderung des
Zollgesetzes vom 3. August 1973 (Bundesgesetzbl. I
S. 940),wird wie folgt geändert:

1. In $ 2 Abs. 1 wird das Wort „Zollvergehen“
durch das Wort „Zollstraftaten" ersetzt.

2. $4 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 und 2 wird

jeweils das Wort „Abschöpfungsschuld”
durch das Wort „Abschöpfung"” ersetzt;

b) in Absatz 3 werden die Worte „einer Zoll-
schuld“ durch die Worte „eines Zolls” ersetzt.

Artikel 35
. Lastenausgleichsgesetz

Das Lastenausgleichsgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom1. Oktober 1969 (Bundesge-
setzbl. 1 S. 1909), zuletzt geändert durch das Dritte

Gesetz zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes
vom 24. Juni 1975 (Bundesgesetzbl. I S. 1509),wird
wie folgt geändert:

1. Dem $ 203wird folgender Absatz 6 angefügt:
„(6) Mit Wirkung vom 1.Januar 1977tretendie

Vorschriften der Abgabenordnung nach Maßgabe
des Artikels 97 des Einführungsgesetzes zur
Abgabenordnung an die Stelle der im Zweiten
Teil dieses Gesetzes angeführten Vorschriften
der Reichsabgabenordnung und ihrer Nebenge-
setze."

2. In $ 229 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „$ 11
des Steueranpassungsgesetzes vom 16. Oktober
1934 (Reichsgesetzbl. I S. 925)" durch die Worte
„8 39 Abs. 2 der Abgabenordnung” ersetzt.

3, In $ 328 Satz 1 werden die Worte „$ 10 des
Steueranpassungsgesetzes" durch die Worte
„$ 15der Abgabenordnung" ersetzt.

4. $ 332Abs. 3 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 4 erster Halbsatz wird der Strichpunkt

durch einen Punkt ersetzt; der zweite Halb-
satz wird gestrichen;

b) es wird folgender Satz 5 angefügt:
„Ein Bescheid, der durch die Post mittels ein-
fachen Briefes im Geltungsbereich dieses
Gesetzes übermittelt wird, gilt mit dem drit-
ten Tag nach der Aufgabe zur Post als
bekanntgegeben, außer wenn er nicht oder zu
einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist; im
Zweifel hat das Ausgleichsamt den Zugang
des Bescheides und den Zeitpunkt des
Zugangs nachzuweisen.” .

Artikel 36
Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz

Das Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz in
der Fassung der Bekanntmachung vom 1.Oktober
1969 (Bundesgesetzbl. I S. 1897), zuletzt geändert
durch das Fünfundzwanzigste Gesetz zur Änderung
des Lastenausgleichsgesetzes vom 24. August 1972
(Bundesgesetzbl. I S. 1521),wird wie folgt geändert:

1. In $ 9 Abs. 2 werden die Worte „$ 11 des Steuer-
anpassungsgesetzes vom 16.Oktober 1934
(Reichsgesetzbl. I S. 925)" durch die Worte „$ 39
Abs. 2 der Abgabenordnung” ersetzt.

a) In Satz 4 erster Halbsatz wird der Strichpunkt
durch einen Punkt ersetzt; der zweite Halb-
satz wird gestrichen;

b) es wird folgender Satz 5 angefügt:
„Eine Entscheidung, die durch die Post mittels
einfachen Briefes im Geltungsbereich dieses
Gesetzes übermittelt wird, gilt mit dem drit-
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ten Tag nach der Aufgabe zur Post als
bekanntgegeben, außer wenn sie nicht oder
zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist;
im Zweifel hat das Ausgleichsamt den Zugang
der Entscheidung und den Zeitpunkt des Zu-
gangs nachzuweisen."

3. In $ 38 Satz 1 werden die Worte „$ 10 des
Steueranpassungsgesetzes“ durch die Worte
„$&15der Abgabenordnung" ersetzt.

Artikel 37
Reparationsschädengesetz

In $8 Abs. 2 Satz 1 des Reparationsschädengeset-
zes vom 12.Februar 1969 (Bundesgesetzbl. IS. 105),
zuletzt geändert durch das Haushaltsstrukturgesetz
vom 18.Dezember 1975 (Bundesgesetzbl. I S. 3091),
werden die Worte „$ 11 des Steueranpassungsgeset-
zes vom 16.Oktober 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 925)"
durch die Worte „$ 39 Abs. 2 der Abgabenordnung"
ersetzt.

Artikel 38
Gesetz über Darlehen zum Bau und Erwerb

von Handelsschifien
In $ 9 Abs. 1 Nr. 7 des Gesetzes über Darlehen

zum Bau und Erwerb von Handelsschiffen vom
27. September 1950 (Bundesgesetzbl. I S. 684), geän-
dert durch das Steueränderungsgesetz1964vom
16.November 1964 (Bundesgesetzbl. I S. 885), wer-
den die Worte „$ 217 der Reichsabgabenordnung”
durch die Worte „$ 162 der Abgabenordnung" er-
setzt.

Zweiter Abschnitt
Anpassung weiterer Bundesgesetze

Erster Titel
Änderung von Gesetzen auf demGebiet

des Rechts der Verwaltung

Artikel39
Verwaltungszustellungsgesetz

Das Verwaltungszustellungsgesetz vom 3. Juli
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 379), zuletzt geändert
durch das Gesetz zur Änderung des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes vom 19.Mai 1972 (Bundesge-
setzbl. IS. 789),wird wie folgt geändert:

1. In$ 2 Abs. 1 Satz 2 wird die Zahl „17" durch die
Zahl „16" ersetzt.

2. In$ 7 Abs. 2 wird folgender Satz 2 angefügt:
„$ 34 Abs. 2 der Abgabenordnungbleibt unbe-
rührt.“
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3. $8 Abs. 3 erhältfolgendeFassung:
„(3) $ 183 der Abgabenordnung bleibt unbe-
rührt.“

‚4. $ 17wird aufgehoben.

Artikel 40
Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz

Das Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz vom
27.April 1953 (Bundesgesetzbl.I S. 157), zuletzt
geändert durch das Einführungsgesetz zum Strafge-
setzbuch vom 2.März 1974 (Bundesgesetzbl.I
S. 469),wird wie folgt geändert:

1. In $ 1 Abs. 3 wird das Wort „Reichsabgabenord-
nung" durch das Wort „Abgabenordnung“
ersetzt.

2. In $5 Abs. 1 werden die Worte „Reichsabgaben-
ordnung ($$325 bis 340, 343 bis 373, 378 bis 381)"
durch die Worte „Abgabenordnung ($$ 77, 249
bis 258, 260, 262 bis 267, 281 bis 317, 318.Abs.1
bis 4, $$ 319bis 327)" ersetzt.

3. $19 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Für Amtshandlungennach diesem Gesetz
werden Kosten (Gebühren und Auslagen) gemäß
8 337 Abs. 1, $$ 338 bis 346 der Abgabenordnung
erhoben. Für die Gewährung einer Entschädi-
gung an Auskunftspflichtige, Sachverständige
und Treuhänder gelten $$ 107und 318 Abs. 5 der
Abgabenordnung.“

Artikel 41

Verwaltungskostengeseiz

In $ 1 Abs. 3 Nr. 5 des Verwaltungskostengeset-
zes vom 23. Juni 1970 (Bundesgesetzbl. I S. 821)
werdendie Worte „imVerfahren über einen außer-
gerichtlichen Rechtsbehelf und im Verwaltungs-
zwangsverfahren nach der Reichsabgabenordnung"
durch die Worte „im Verwaltungsvollstreckungs-
verfahren nach der Abgabenordnung" ersetzt.

Artikel 42

Krankenhausfinanzierungsgesetz

$ A Abs. 3 Nr. 2 des Gesetzes zurwirtschaftlichen
Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der
Krankenhauspflegesätze vom 29. Juni 1972 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1009), zuletzt geändert durch das
Haushaltsstrukturgesetzvom 18.Dezember 1975
(Bundesgesetzbl.IS. 3091),erhält folgendeFassung:
„2. Krankenhäuser, die nicht die in $ 67 der Abga-

benordnung bezeichneten Voraussetzungen
erfüllen,”.
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Artikel 43
Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm

$1
$ 11 Abs. 3 des Gesetzes zum Schutz gegen Flug-

lärm vom 30. März 1971 (Bundesgesetzbl. IS. 282),
geändert durch das Einführungsgesetz zum Strafge-
setzbuch vom 2. März 1974 (Bundesgesetzbl. I S.
469), erhält folgende Fassung:
„(3) Auf die nach Absatz 1 erlangten Kenntnisse

und Unterlagen sind $$ 93, 97, 105 Abs. 1, $ 111
Abs. 5 in Verbindung mit $ 105 Abs. 1 sowie $ 116
Abs. 1 der Abgabenordnung nicht anzuwenden. Dies
gilt nicht, soweit die Finanzbehörden die Kennt-
nisse für die Durchführung eines Verfahrens wegen
einer Steuerstraftat sowie eines damit zusammen-
hängenden Besteuerungsverfahrens benötigen, an
deren Verfolgung ein zwingendes öffentliches Inter-
esse besteht, oder soweit es sich um vorsätzlich
falscheAngaben des Auskunftspflichtigenoder der
für ihn tätigen Personen handelt.“

82
$ 1 gilt nicht im Land Berlin.

Artikel 44
Benzinbleigesetz

Das Benzinbleigesetz vom 5. August 1971 (Bun-
desgesetzbl. I S. 1234),zuletzt geändert durch das
Gesetz zur Ergänzungdes Benzinbleigesetzesvom
25. November 1975 (Bundesgesetzbl. I S. 2919),wird
wie folgt geändert:

1. $3a wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 1 und 2

wird jeweils das Wort „Abgabenschuld”
durch das Wort „Abgabe“ ersetzt;

b) in Absatz 1wird Satz 5 gestrichen;
c) Absatz 2 Satz 4 erhält folgende Fassung:

„Soweit dieses Gesetz nichts anderes
bestimmt, finden für die Festsetzung, Erhe-
bung, Vollstreckung und das außergericht-
liche Rechtsbehelfsverfahren die Vorschriften
des Ersten bis SiebentenTeils der Abgaben-
ordnung mit Ausnahme ihrer $$ 30, 76, 172
Abs. 1 Nr. 2, $$ 215 und 221 entsprechende
Anwendung.”;

d) in Absatz 2 werden nach Satz 4 folgende
Sätze angefügt:
„Die Festsetzungsfrist beiträgt ein Jahr. Sie
beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die Abgabe entstanden ist, Für die Zah-
lungsverjährung gelten die $$ 228 bis 232 der
Abgabenordnungentsprechend.“

2. 85 Abs. 4 erhältfolgendeFassung:
„(4)Auf die nach den Absätzen 1 und 3 erlang-

ten Kenntnisse und Unterlagen sind $$ 93, 97, 105

Abs. 1, $ 111Abs. 5 in Verbindung mit $ 105Abs.
1 sowie $ 116Abs. 1 der Abgabenordnungnicht
anzuwenden. Dies gilt nicht, soweit die Finanzbe-
hörden die Kenntnisse für die Durchführung
eines Verfahrens wegen einer Steuerstraftat
sowie eines damit zusammenhängenden Besteue-
rungsverfahrens benötigen, an deren Verfolgung
ein zwingendes öffentliches Interesse besteht,
oder soweit es sich um vorsätzlich falsche Anga-
ben des Auskunftspflichtigen oder der für ihn
tätigen Personen handelt.“

Artikel 45
Bundes-Immissionsschutzgesetz

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz vom 15.März
1974 (Bundesgesetzbl. I S. 721, 1193), zuletzt geän-
dert durch das Verwaltungsverfahrensgesetzvom
25. Mai 1976 (Bundesgesetzbi. I S. 1253), wird wie
folgtgeändert:

1. 8 27Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Auf die nach Absatz 1 erlangten Kenntnisse

und Unterlagen sind $$ 93, 97, 105 Abs. 1, $ 111
Abs. 5 in Verbindung mit $ 105 Abs. 1 sowie
$ 116Abs. 1 der Abgabenordnungnicht anzu-
wenden. Dies gilt nicht, soweit die Finanzbehör-
den die Kenntnisse für die Durchführung eines
Verfahrens wegen einer Steuerstraftat sowie
eines damit zusammenhängendenBesteuerungs-
verfahrens benötigen, an deren Verfolgung ein
zwingendes öffentliches Interesse besteht, oder
soweit es sich um vorsätzlich falsche Angaben
des Auskunftspflichtigen oder der für ihn tätigen
Personen handelt."

2. $52 Abs. 7 erhält folgende Fassung:
„(7) Auf die nach den Absätzen 2, 3 und 6

erlangten Kenntnisse und Unterlagen sind $$ 93,
97, 105 Abs. 1, 111 Abs. 5 in Verbindung mit
$ 105Abs. 1 sowie $ 116Abs. 1 der Abgabenord-
nung nicht anzuwenden. Dies gilt nicht, soweit
die Finanzbehörden die Kenntnisse für die
DurchführungeinesVerfahrenswegeneinerSteu-
erstraftat sowie eines damit zusammenhängenden
Besteuerungsverfahrensbenötigen,an derenVer-
folgung ein zwingendes öffentliches Interesse
besteht, oder soweit es sich um vorsätzlich
falsche Angaben des Auskunftspflichtigen oder
derfür ihn tätigenPersonenhandelt.“

Artikel 46
Städtebauförderungsgesetz

In $ 90 Abs. 1 Nr. 2 des Städtebauförderungsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
18.August 1976(Bundesgesetzbl.I S. 2318),werden
die Worte „$ 17 des Steueranpassungsgesetzes“
durch die Worte „$ 52 der Abgabenordnung”
ersetzt,
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Artikel 47
Gesetz über die Errichtung einer Stiftung

„Hilfswerk für behinderte Kinder"

$ 3 des Gesetzes über die Errichtung einer Stif-
tung „Hilfswerk für behinderte Kinder“ vom 17.
Dezember 1971 (Bundesgesetzbl. IS. 2018), geändert
durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über
die Errichtung einer Stiftung „Hilfswerk für behin-
derte Kinder” vom 22. Juli 1976 (Bundesgesetzbl, I
S. 1876),erhält folgende Fassung:

"83
Steuerbegünstigung

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittel-
bar steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der $$ 51
bis 68 der Abgabenordnung."

Artikel 48
Auswandererschutzgesetz

$ 1 Abs. 2 des Auswandererschutzgesetzes vom
26. März 1975 (Bundesgesetzbl. I S. 774) erhält fol-
gende Fassung:
„(2) Keiner Erlaubnis bedürfen Auskunfts- oder

Beratungsstellen von Körperschaften oder Anstalten
des öffentlichen Rechts oder von Verbänden der
freien Wohlfahrtspflege, die sich die Fürsorge für
Auswanderer zur Aufgabe machen. Diese Stellen
haben jedoch der zuständigen Behörde unverzüglich
anzuzeigen, wenn sie eine Tätigkeit im Sinne des
Absatzes 1 Satz 1 aufnehmen oder eine solche
bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ausgeübte
Tätigkeit fortsetzen wollen.“

Artikel 49
Gesetz über die Errichtung von

Rundfunkanstalten des Bundesrechts

$ 16 Abs. 2 Satz 5 des Gesetzes über die Errich-
tung von Rundfunkanstalten des Bundesrechts
vom 29. November 1960 (Bundesgesetzbl. I S. 862),
zuletzt geändert durch das Einführungsgesetz zum
Strafgesetzbuch vom 2. März 1974 (Bundesgesetzbl.
IS. 469), erhält folgende Fassung:
„Die Vorschriften der Abgabenordnung über steuer-
begünstigte Zwecke ($$51 bis 68) sind zu beachten."

Artikel 50
Wohnungsbau-Prämiengesetz

Das Wohnungsbau-Prämiengesetz in der Fassung
der Bekanntmachung vom 28. August 1974 (Bundes-
gesetzbl. I S. 2105), zuletzt geändert durch das
Gesetz zur Förderung von Wohnungseigentum
und Wohnbesitz im sozialen Wohnungsbau vom
23. März 1976 (Bundesgesetzbl. I S. 737), wird wie
folgt geändert:
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1. In $ 2 Abs. 2 Satz 3 werden die Worte „im Sinne
des $ 10 des Steueranpassungsgesetzes" dürch
dieWorte „($15derAbgabenordnung)"ersetzt.

2. In $ 3 Abs. 1 letzter Satz werden folgende Worte
angefügt:
„und beide mindestens während eines Teils des
Kalenderjahrs unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig waren."

3. $A wird wie folgt geändert:
a) Absatz2 Satz3 wird gestrichen;
b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Das Unternehmen oder Institut (Absatz 2)
leitet den Antrag an das nach Absatz 5 zu-
ständige Finanzamt weiter und fordert die
Prämien an.";

c) Absatz 4 Satz 1 und 2 wird durch folgenden
Satzersetzt:
„Das Finanzamt erteilt einen Bescheid über
die Festsetzungder Prämie nur auf Antrag
des Prämienberechtigten."

d) Absatz 5 erhält folgende Fassung:
„(5) Zuständiges Finanzamt ist

1. bei Personen, die zur Einkommensteuer
veranlagt werden:
das für die Einkommensbesteuerung Zu-
ständige Finanzamt;

2. bei anderen Personen:
das für einen Lohnsteuer-Jahresausgleich
zuständige Finanzamt ($ 42c Abs. 2 des
Einkommensteuergesetzes)."

4. $5 Abs. 4 wird gestrichen.

5. 88 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:
„Anwendung der Abgabenordnung und der
Finanzgerichtsordnung”;

b) Absatz 1 wird durch die folgendenAbsätze 1
bis 3 ersetzt:
„(1) Auf die Wohnungsbauprämiesind die

für Steuervergütungen geltenden Vorschriften
der Abgabenordnung einschließlich der Vor-
schriften über außergerichtliche Rechtsbe-
helfe entsprechend anzuwenden. Dies gilt
nicht für $ 108 Abs. 3 der Abgabenordnung
hinsichtlich der in $ 2 genannten Fristen, für
$$ 109und 163der Abgabenordnung sowie für
diejenigen Vorschriften, die lediglich Zollver-
gütungen und Verbrauchsteuervergütungen
betreffen. Abweichende Vorschriften dieses
Gesetzes bleiben unberührt.
(2) Für die Wohnungsbauprämiegelten die

Strafvorschriften des $ 370Abs. 1 bis 4, der $$
371, 375 Abs. 1 und des $ 376 sowie die Buß-.
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geldvorschriften der $$ 378, 379 Abs. 1, 4 und
der $$ 383 und 384 der Abgabenordnung ent-
sprechend. Für das Strafverfahren wegen
einer Straftat nach Salz 1 sowie der Begünsti-
gung einer Person, die eine solche Tat began-
gen hat, gelten die $$ 385 bis 408, für das
Bußgeldverfahren wegen einer Ordnungswid-
rigkeit nach Satz 1 die $$ 409 bis 412 der
Abgabenordnung entsprechend.

(3) In öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten
über die auf Grund dieses Gesetzes ergehen-
den Verwaltungsakle der Finanzbehörden ist
der Finanzrechtsweg gegeben.";

c) der bisherige Absatz 2 wird Absatz 4.

6.In$10Abs.1wirddieJahreszahl„1976“durch
die Jahreszahl „1977”ersetzt. |

Artikel 51
Häftlingshilfegesetz

$ 15.Abs. 3 des Häftlingshilfegesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 29. September 1969
(Bundesgesetzbl. I S. 1793), zuletzt geändert durch
das Haushaltsstruktiurgesetz vom 18. Dezember 1975
(Bundesgesetzbl. IS. 3091), erhält folgende Fassung:
„(3) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und

unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der
$$51 bis 68 der Abgabenordnung."

Artikel 52
Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke

$ 12 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die Statistik
für Bundeszwecke vom 3. September 1953 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1314), zuletzt geändert durch das Ein-
führungsgesetz zum Strafgesetzbuch vom 2. März
1974 (Bundesgesetzbl. I S. 469), erhält folgende Fas-
sung:
„88 93, 97, 105 Abs. 1, $ 111 Abs. 5 in Verbindung
mit $ 105 Abs. 1 sowie $ 116 Abs. 1 der Abgaben-
ordnunggeltennicht."

Zweiter Titel
Änderung von Gesetzen auf demGebiet

der Rechtspflege, des Zivilrechts
und des Strafrechts

Artikel 53
Zivilprozeßordnung

Die Zivilprozeßordnung wird wie folgt geändert:
In $$ 903 und 915 Abs. 1 Satz 1 der Zivilprozeßord-
nung werden jeweils die Worte „$ 332 der Reichs-
abgabenordnung“ durch die Worte „$ 284 der
Abgabenordnung" ersetzt.

Artikel 54
Finanzgerichtsordnung

Die Finanzgerichtsordnungwird wie folgt geän-
dert:

1. $ 18wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden die Worte „eines
Steuer- oder Monopolvergehens” durch die
Worte „einer Steuer- oder Monopolstraftat“
ersetzt;

b) Nummer 4 erhält folgende Fassung:
„4. Personen, die in den letzten drei Jahren

in einem Zwangsvollstreckungsverfahren
wegen einer Geldforderung eine eides-
stattliche Versicherung abgegeben haben
oder gegen die während dieser Zeit die
Haft zur Erzwingung der Abgabe einer
solchen eidesstattlichen Versicherung
angeordnet worden ist,".

2. In $ 19Nr. 3 werden die Worte „und Mitglieder
eines Steuerausschusses“ gestrichen.

3. In $ 33 Abs. 1 Nr. 2 wird das Wort „Reichsabga-
benordnung“ durch das Wort „Abgabenord-
nung" ersetzt,

4. $ 38 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Ortlich zuständig ist das Finanzgericht, in

dessen Bezirk die Behörde, gegen welche die
Klage gerichtet ist, ihren Sitz hat.“

5. $ 42 erhält folgende Fassung:

„842
Auf Grund der Abgabenordnung erlassene

Änderungs- und Folgebescheide können nicht in
weiterem Umfang angegriffen werden, als sie in
dem außergerichtlichen Vorverfahren angefoch-
ten werden können.“

6. In $ 45 Abs. 1 Satz 1, $$ 99 und 100Abs. 2 Satz1
werden jeweils die Worte „$ 229 der Reichsab-
gabenordnung“ durch die Worte „$ 348 der
Abgabenordnung” ersetzt.

7. $ 49 wird aufgehoben.

8. $ 50 erhält folgende Fassung:

_ „8 50
(1) Auf die Erhebung der Klage kann nach

Erlaß des Verwaltungsaktes verzichtet werden.
Der Verzicht kann auch bei Abgabe einer Steu-
eranmeldung ausgesprochen werden, wenn er
auf den Fall beschränktwird, daß die Steuer
nicht abweichend von der Steueranmeldung
festgesetztwird. Eine trotz des Verzichts erho-
bene Klage ist unzulässig.



Nr. 143— Tag der Ausgabe

(2) Der Verzicht ist gegenüber der zuständi-
gen Behörde schriftlich oder zur Niederschrift
zu erklären; er darf keine weiteren Erklärungen
enthalten. Wird nachträglich die Unwirksamkeit
des Verzichts geltend gemacht, so gilt & 56
Abs. 3 sinngemäß.”

a) In Satz 1 werden die Worte „und $ 70 Abs. 1
der Reichsabgabenordnung” gestrichen;

b) folgender Satz 2 wird angefügt:
„Gerichtspersonen können auch abgelehnt
werden, wenn von ihrer Mitwirkung die
Verletzung eines Geschäfts- oder Betriebsge-
heimnisses oder Schaden für die geschäft-
liche Tätigkeit eines Beteiligten zu besorgen
ist."

In$55Abs.1wirdSatz3gestrichen.
& 62 Abs. 2 Satz 1 zweiter Halbsatz wird wie
folgt gefaßt:
„dies gilt nicht für die in $ 3 und in $ 4 Nr. 1
und 2 des Steuerberatungsgesetzes bezeichneten
natürlichen Personen.”

$ 63 erhält folgende Fassung:
„8.63

(1) Die Klage ist gegen die Behörde zu rich-
ten,
1. die den ursprünglichen

erlassen oder
Verwaltungsakt

2. die den beantragten Verwaltungsakt oder die
andere Leistung unterlassen oder abgelehnt
hat oder

3. der gegenüber die Feststellung des Bestehens
oder Nichtbestehenseines Rechtsverhältnis-
ses oder der Nichtigkeit eines Verwaltungs-
aktes begehrt wird.
(2) Ist vor Erlaß der Entscheidung über einen

außergerichtlichen Rechtsbehelf eine andere als
die ursprünglichzuständigeBehördefür den
Steuerfall örtlich zuständig geworden, so ist die
Klage zu richten
1. im Fall eines vorangegangenen Einspruchs

gegen die Behörde, welche die Einspruchs-
entscheidung erlassen hat,

2. im Fall einer vorangegangenen Beschwerde
gegen die der Beschwerdebehörde unmittel-
bar nachgeordnete, für den Steuerfall im
Zeitpunkt des Erlasses der Beschwerdeent-
scheidung örtlich zuständige Behörde,

3. wenn über einen außergerichtlichen Rechts-
behelf ohne Mitteilung eines zureichenden
Grundes in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden ist ($ 46), gegen die
Behörde, die im Zeitpunkt der Klageerhebung
für den Steuerfall örtlich zuständig ist.
(3) Hat eine Behörde, die auf Grund gesetzli-

cher Vorschrift berechtigt ist, für die zuständige
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Behörde zu handeln, den ursprünglichen Ver-
waltungsakt erlassen oder den beantragten Ver-
waltungsakt oder die andere Leistung unterlas-
sen oder abgelehnt, so ist die Klage gegen die
zuständige Behörde zu richten."

8 69wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Entsprechendes gilt bei Anfechtung von
Grundlagenbescheiden für die darauf beru-
henden Folgebescheide.";
Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Die zuständige Finanzbehörde kann die

Vollziehung ganz oder teilweise aussetzen.
Auf Antrag soll die Aussetzung erfolgen,
wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßig-
keit des angefochtenenVerwaltungsaktes
bestehen oder wenn die Vollziehung für den
Betroffenen eine unbillige, nicht durch über-
wiegende öffentliche Interessen gebotene
Härte zur Folge hätte. Die Aussetzung kann
von einer Sicherheitsleistung abhängig
gemacht werden. Soweit die Vollziehung
eines Grundlagenbescheides ausgesetzt wird,
ist auch die Vollziehung eines Folgebeschei-
des auszusetzen. Der Erlaß eines Folgebe-
scheides bleibt zulässig. Über eine Sicher-
heitsleistung ist bei der Aussetzung eines
Folgebescheides zu entscheiden, es sei denn,
daß bei der Aussetzung der Vollziehung des
Grundlagenbescheides die Sicherheitslei-
stung ausdrücklich ausgeschlossen worden
ist.";

c) in Absatz 3 Satz 1, zweiter Halbsatz werden
die Worte „Absatz 2 Satz 2 bis 4" durch die
Worte „Absatz 2 Satz 2 bis 6" ersetzt.

8 76 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 4 werden die Worte „$ 170

Abs. 1 Satz 3, $$ 171bis 173 der Reichsabga-
benordnung“ durch die Worte „$ 90 Abs. 2,
$ 93Abs. 3 Satz 2, $ 97 Abs. 1 und 3, $$9,
100der Abgabenordnung” ersetzt;
in Absatz 3 werden die Worte „des Finanz-
amtes,die für die Steuerpflichtund für die
Bemessung der Steuer wesentlichen Verhält-
nisse zu ermitteln ($ 204 der Reichsabgaben-
ordnung)“ durch die Worte „der Finanzbe-
hörde zur Ermittlung des Sachverhaltes (88
88, 89 der Abgabenordnung)" ersetzt.

$ 84 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1erhält folgende Fassung:
„(1) Für das Recht zur Verweigerung des

Zeugnisses und die Pflicht zur Belehrung
über das Zeugnisverweigerungsrecht gelten
die $$ 101bis 103der Abgabenordnung sinn-
gemäß.";

b) Absatz 2 wird gestrichen; der bisherige
Absatz 3 wird Absatz 2.
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16. In $ 85 Satz 2 werden die Worte „$$ 183 bis 185
der Reichsabgabenordnung“ durch die Worte
„997Abs. 1und 3, $$99,100,104der Abgaben-
ordnung“ ersetzt.

17. In $ 86Abs. 1 werden die in Klammerngesetz-
len Worte „$ 22 der Reichsabgabenordnung“
durch die Worte „$ 30 der Abgabenordnung“
ersetzt.

18. In $ 89 werden die Worte „$ 202 Abs. 8 der
Reichsabgabenordnung”durch die Worte „$255
der Abgabenordnung” ersetzt,

19. In $ 96 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz werden
die Worte „$$ 205a, 208 und 217 der Reichsab-
gabenordnung“ durch die Worte „$$ 158, 160,
162der Abgabenordnung“ ersetzt.

20. In $ 100Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Ungehor-
samsfolgen“ durch die Worte „ein Zwangsgeld
oder einen Verspätungszuschlag" ersetzt.

21. $ 110wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 werden das Semikolon

und der zweiteHalbsatzgestrichen;
b) in Absatz 2 werden das Wort „Reichsabga-

benordnung“ durch das Wort „Abgabenord-
nung“ und die Worte „Zurücknahme, Er-
setzung und Änderung von Verfügungen"
durch die Worte „Rücknahme, Widerruf,
Aufhebung und Änderung vonVerwaltungs-
akten” ersetzt.

22. In $ 150 Satz 1 werden die Worte „Reichsabga-
benordnung und ihre Nebengesetze" durch das
Wort „Abgabenordnung” ersetzt.

23. Nach $ 157 wird folgender neuer $ 158 einge-
fügt:

„$ 158
Die eidliche Vernehmung eines Auskunfts-

pflichtigen nach $ 94 der Abgabenordnung oder
die Beeidigung eines Sachverständigen nach
$ 96 Abs. 7 Satz 5 der Abgabenordnung durch
das Finanzgericht findet vor dem dafür im Ge-
schäftsverteilungsplan bestimmten Richter statt.
Über die Rechtmäßigkeit einer Verweigerung
des Zeugnisses, des Gutachtens oder der Eides-
leistung entscheidet das Finanzgericht durch
Beschluß.”

24. Der bisherige $ 158 und $ 159 werden aufge-
hoben.

Artikel 55
Justizbeitreibungsordnung

In $ 1 Abs. 1 Nr. 10 der Justizbeitreibungsordnung
vom 11.März 1937 (Reichsgesetzbl. IS. 298), zuletzt
geändert durch das Gesetz zur Änderung des Ge-

richtskostengesetzes, des Gesetzes über Kosten der
Gerichtsvollzieher,der Bundesgebührenordnungfür
Rechtsanwälte und anderer Vorschriften vom
20.August 1975(Bundesgesetzbl.I S. 2189),werden
die Worte „Reichsabgabenordnung und ihren
Nebengesetzen“durchdasWort „Abgabenordnung“
ersetzt.

Artikel 56
Handelsgesetzbuch

Das Handelsgesetzbuch wird wie folgt geändert:

1. $ 38 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Er ist verpflichtet, eine mit der Urschrift

übereinstimmende Wiedergabe der abgesand-
ten Handelsbriefe (Kopie, Abdruck, Abschrift
oder sonstige Wiedergabe des Wortlauts auf
einem Schrift-, Bild- oder anderen Datenträger)
zurückzubehalten,”

2. In $ 39 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 2a
eingefügt:
„(2 a) Bei der Aufstellung des Inventars darf der

Bestand der Vermögensgegenstände nach Art,
Menge und Wert auch mit Hilfe anerkannter
mathematisch-statistischer Methoden auf Grund
von Stichproben ermittelt werden. Das Verfah-
ren muß den Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung entsprechen. Der Aussagewert des
auf diese Weise aufgestellten Inventars muß dem
Aussagewert eines auf Grund einer körperlichen
Bestandsaufnahme aufgestellten Inventars gleich-
kommen.“

3. $ 43 erhält folgende Fassung:

„843
(1) Bei der Führung der Handelsbücher und

bei den sonst erforderlichen Aufzeichnungen hat
sich der Kaufmann einer lebenden Sprache zu
bedienen. Werden Abkürzungen, Ziffern, Buch-
staben oder Symbole verwendet, muß im Einzel-
fall deren Bedeutung eindeutig festliegen.

(2) Die Eintragungen in Büchern und die
sonst erforderlichen Aufzeichnungen müssen
vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet
vorgenommenwerden.
(3) Eine Eintragung oder eine Aufzeichnung

darf nicht in einer Weise verändert werden, daß
der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar
ist. Auch solche Veränderungen dürfen nicht vor-
genommen werden, deren Beschaffenheit es un-
gewiß läßt, ob sie ursprünglich oder erst später
gemacht worden sind.

(4) Die Handelsbücher und die sonst erfor-
derlichen Aufzeichnungen können auch in der
geordnetenAblage von Belegen bestehenoder
auf Datenträgern geführt werden, soweit diese
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Formen der Buchführung einschließlich des dabei
angewandten Verfahrens den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung entsprechen. Bei der
Führung der Handelsbücher und der sonst er-
forderlichen Aufzeichnungen auf Datenträgern
muß insbesondere sichergestellt sein, daß die
Daten während der Dauer der Aufbewahrungs-
frist verfügbar sind und jederzeit innerhalb
angemessener Frist lesbar gemacht werden kön-
nen. Absätze 1bis 3 gelten sinngemäß."

. $ 44 erhält folgende Fassung:
„8 44

(1) Jeder Kaufmann ist verpflichtet, die fol-
genden Unterlagen geordnet aufzubewahren:
1. Handelsbücher, Inventare, Bilanzen sowie die

zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeits-
anweisungen und sonstigen Organisations-
unterlagen,

2. die empfangenen Ilandelsbriefe,
3. Wiedergaben der abgesandten Handelshriefe,
4. Belege für Buchungen in den von ihm nach

$ 38 Abs. 1 zu führenden Büchern (Buchungs-
belege).

(2) Handelsbriefe sind nur Schriftstücke, die
ein Handelsgeschäft betreffen.

(3) Mit Ausnahme der Bilanz können die in
Absatz 1 aufgeführten Unterlagen auch als Wie-
dergabe auf einem Bildträger oder auf anderen
Datenträgern aufbewahrt werden, wenn dies den
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ent-
spricht und sichergestellt ist, daß die Wieder-
gaben oder die Daten
1. mit den empfangenen Handelsbriefen und den

Buchungsbelegen bildlich und mit den anderen
Unterlagen inhaltlich übereinstimmen, wenn
sie lesbar gemacht werden,

2. während der Dauer der Aufbewahrungsfrist
verfügbar sind und jederzeit innerhalb ange-
messener Frist lesbar gemacht werden können.

Sind Unterlagen auf Grund des $&43 Abs. 4 Satz 1
auf Datenträgern hergestellt worden, können
statt des Datenträgers die Daten auch ausge-
druckt aufbewahrt werden; die ausgedruckten
Unterlagen können auch nach Satz 1 aufbewahrt
werden.

(4) Die in Absatz 1 Nr. 1 aufgeführten Unter-
lagen sind zehn Jahre, die sonstigen in Absatz 1
aufgeführten Unterlagen sechs Jahre aufzube-
wahren.

(5) Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem
Schluß des Kalenderjahres, in dem die letzte
Eintragung in das Handelsbuch gemacht, das In-
ventar aufgestellt, die Bilanz festgestellt, der
Handelsbrief empfangen oder abgesandt oder
der Buchungsbeleg entstanden ist."
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„9 47a
Wer aufzubewahrende Unterlagen nur in der

Form einer Wiedergabe auf einem Bildträger
oder auf anderen Datenträgern vorlegen kann,
ist verpflichtet, auf seine Kosten diejenigen Hilfs-
mittel zur Verfügung zu stellen, die erforderlich
sind, um die Unterlagen lesbar zu machen; so-
weit erforderlich, hat er die Unterlagen auf seine
Kosten auszudrucken oder ohne Hilfsmittel les-
bare Reproduktionen beizubringen."

Artikel 57
Aktiengesetz

In $ 157 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 des Aktiengesetzes

Dritter Titel
Änderung von Gesetzen auf demGebiet

des Verteidigungsrechts

Artikel 58
Bundesleistungsgesetz

1
$ 15 Abs. 4 des Bundesleistungsgesetzes in der

„(4) Auf die nach den Absätzen 1 und 2 erlang-

zusammenhängenden Besteuerungsverfah-

$2
$ 1gilt nicht im Land Berlin.
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Vierter Titel
Änderung von Gesetzen auf demGebiet

des Wirtschaftsrechts

Artikel 59
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

$ 46 Abs. 9 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen in der Fassung der Bekanntmachung
vom 4. April 1974 (Bundesgesetzbl. I S. 869), zuletzt
geändert durch das Dritte Gesetz zur Änderung des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom
28. Juni 1976 (Bundesgesetzbl. I S. 1697),erhält fol-
gende Fassung:
„(9) Die durch Auskünfte nach Absatz 1 Nr. 1

und 3 oder Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 2 er-
langten Kenntnisse und Unterlagen dürfen für ein
Besteuerungsverfahren oder ein Bußgeldverfahren
wegen einer Steuerordnungswidrigkeit oder einer
Devisenzuwiderhandlung sowie für ein Verfahren
wegen einer Steuerstraftat oder einer Devisenstraftat
nicht verwendet werden; die Vorschriften der $$ 93,
97, 105 Abs. 1, 111 Abs. 5 in Verbindung mit $ 105
Abs. 1 sowie $ 116Abs. 1 der Abgabenordnung sind
insoweit nicht anzuwenden. Satz 1 gilt nicht für
Verfahren wegen einer Steuerstraftat sowie eines
damit zusammenhängenden Besteuerungsverfahrens,
wenn an deren Durchführung ein zwingendes öffent-
liches Interesse besteht, oder bei vorsätzlich fal-
schen Angaben des Auskunftspflichtigen oder der
für ihn tätigen Personen.”

Artikel 60
Entwicklungshelier-Gesetz

$ 2 Abs. 1 Nr. 4 des Entwicklungshelfer-Gesetzes
vom 18. Juni 1969 (Bundesgesetzbl. I S. 549), ge-
ändertdurchdasGesetzzur ÄnderungdesEntwick-
lungshelfer-Gesetzes vom 29. Juni 1976 (Bundesge-
setzbl. 1S. 1701),erhält folgende Fassung:
„4. ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstig-

ten Zwecken im Sinne der 88 51 bis 68 der Ab-
gabenordnung dienen,*.

Artikel 61
Gesetz über die Anzeige der Kapazitäten

von Erdöl-Raffinerienund
von Erdöl-Rohrleitungen

%8 des Gesetzes über die Anzeige der Kapazitäten
von Erdöl-Raffinerien und von Erdöl-Rohrleitungen
vom 9. Juni 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 473), zuletzt
geändert durch das Einführungsgesetz zum Strafge-
setzbuch vom 2. März 1974 (Bundesgesetzbl. I
S. 469), erhält folgende Fassung: .

„88
Auf die nach den $$ 2 bis 4 und 6 erlangten

Kenntnisse sind $$ 93, 97, 105 Abs. 1, $ 111 Abs. 5
in Verbindung mit $ 105 Abs. 1 sowie $&116Abs. 1
der Abgabenordnung nicht anzuwenden. Dies gilt

nicht, soweit die Finanzbehörden die Kenntnisse
für die Durchführung eines Verfahrens wegen einer
Steuerstraftat sowie eines damit zusammenhängen-
den Besteuerungsverfahrens benötigen, an deren
Verfolgung ein zwingendes öffentliches Interesse
besteht, oder soweit es sich um vorsätzlich falsche
Angaben des Auskunftspflichtigen oder der für ihn
tätigen Personen handelt.“

Artikel 62
Wirtschaitssicherstellungsgesetz

$1 [
$ 14Abs. 5 des Wirtschaftssicherstellungsgesetzes

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Okto-

dert durch das Zuständigkeitsanpassungs-Gesetz
vom 18.März 1975 (Bundesgesetzbl. I S. 705), erhält
folgende Fassung:
„(9) Die nach den Absätzen 1 bis 3 erlangten

Kenntnisse und Unterlagen dürfen nicht für ein
Besteuerungsverfahren, ein Strafverfahren wegen
einer Steuerstraftat oder ein Bußgeldverfahren
wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet
werden. Die Vorschriften der $$ 93, 97, 105 Abs. 1,
$ 111 Abs. 5 in Verbindung mit $ 105 Abs. 1 sowie
$ 116 Abs. 1 der Abgabenordnung gelten insoweit
nicht.“ .

82
$ 1 gilt nicht im Land Berlin.

Artikel 63
Gesetz über Mindestvorräte

an Erdölerzeugnissen

$ 12 Satz 1 des Gesetzes über Mindestvorräte an
Erdölerzeugnissen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 4. September 1975 (Bundesgesetzbl. I
S. 2471)wird durchfolgendeSätzeersetzt:
„Auf die nach den $$ 10 und 11 erlangten Kennt-

nisse sind $$ 93, 97, 105Abs. 1, $ 111Abs. 5 in
Verbindung mit $ 105 Abs. 1 sowie $ 116 Abs. 1
der Abgabenordnung nicht anzuwenden. Dies gilt
nicht, soweit die Finanzbehörden die Kenntnisse
für die Durchführung eines Verfahrens wegen einer
Steuerstraftat sowie eines damit zusammenhängen-
den Besteuerungsverfahrens benötigen, an deren
Verfolgung ein zwingendes öffentliches Interesse
besteht, oder soweit es sich um vorsätzlich falsche
Angaben des Auskunftspflichtigen oder der für ihn
tätigen Personen handelt.”

Artikel 64
Investitionszulagengesetz

Das Investitionszulagengesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. Februar 1975 (Bundes-
gesetzbl. I S. 528), zuletzt geändert durch das Ein-
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führungsgesetz zum Körperschaftsteuerreformgesetz
vom 6. September 1976 (Bundesgesetzbl. I S. 2641),
wird wie folgt geändert:

1. $ 5 wird wie folgt geändert:
a) Die Absätze 5 und 6 erhalten folgende Fas-

sung:
„(5) Auf die Investitionszulage sind die für

Steuervergütungen geltenden Vorschriften der
Abgabenordnung einschließlich der Vorschrif-
ten über außergerichtliche Rechtsbehelfe ent-
sprechend anzuwenden. Dies gilt nicht für
$ 163 der Abgabenordnung sowie für diejeni-
gen Vorschriften, die lediglich Zollvergütun-
gen und Verbrauchsteuervergütungen betref-
fen. Abweichende Vorschriften dieses Geset-
zes bleiben unberührt.

(6) Der Anspruch auf die Investitionszulage
nach den $$ 1, 4 und 4a erlischt mit Wirkung
für die Vergangenheit, soweit Wirtschafts-
güter, deren Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten bei der Bemessung der Investitionszu-
lage berücksichtigt worden sind, nicht min-
destens drei Jahre seit ihrer Anschaffung oder
Herstellung
1. im Fall des $1,

a) soweit es sich um bewegliche Wirt-
schaftsgüter handelt, in der Betrieb-
stätte des Steuerpflichtigen verblieben
sind,

b) soweit es sich um unbewegliche Wirt-
schaftsgüter handelt, vom Steuerpflich-
tigen zu mindestens 90 vom Hundert zu
eigenbetrieblichen Zwecken verwendet
worden sind,

2. imFalldes$ 4
in dem erforderlichen Umfang der For-
schung oder Entwicklung im Betrieb des
Steuerpflichtigen gedient haben,

3. im Falldes $4Aa
im Betrieb des Steuerpflichtigen verblieben
sind.”;

b) folgender Absatz 7 wird eingefügt:
„(7) Ist die Investitionszulage zurückzu-

zahlen, weil der Bescheid über die Investi-
tionszulage aufgehoben oder geändert worden
ist, so ist der Rückzahlungsanspruch vom
Zeitpunkt der Auszahlung, in den Fällen des
Absatzes 6 von dem Zeitpunkt an, in dem
die Voraussetzungenfür die Aufhebung oder
Änderung des Bescheides eingetreten sind,
nach $ 238 der Abgabenordnung zu verzinsen.
Die Festsetzungsfrist beginnt mit dem Ablauf
des Kalenderjahres, in dem der Bescheid auf-
gehobenodergeändertwordenist.”;

c) derbisherigeAbsatz7wird Absatz8.

2. In$5a wird das Wort „Reichsabgabenordnung"
durch das Wort „Abgabenordnung” ersetzt.
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Artikel 65
Zonenrandförderungsgesetz

$ 3 Abs. 5 des Zonenrandförderungsgesetzes vom
5. August 1971 (Bundesgesetzbl. I S. 1237), zuletzt
geändert durch das Einführungsgesetz zum Einkom-
mensteuerreformgesetz vom 21.Dezember 1974(Bun-
desgesetzbl. IS. 3656),erhält folgende Fassung:
„(5) Für Maßnahmen nach Absatz 1 gelten $ 163

Abs. 2 Satz 1 und $ 184Abs. 2 Satz 2 der Abgaben-
ordnung sinngemäß."

Artikel 66
Energiesicherungsgesetz 1975

$ 10 Abs. 4 des Energiesicherungsgesetzes 1975
vom 20. Dezember 1974 (Bundesgesetzbl. I S. 3681)
erhält folgendeFassung:
„(4) Auf die nach den Absätzen 1 und 2 erlangten

Kenntnisse und Unterlagen sind $$ 93, 97, 105
Abs. 1, $ 111 Abs. 5 in Verbindung mit $ 105
Abs. 1 sowie $ 116 Abs. 1 der Abgabenordnung
nicht anzuwenden. Dies gilt nicht, soweit die Finanz-
behörden die Kenntnisse für die Durchführung eines
Verfahrens wegen einer Steuerstraftat sowie eines
damit zusammenhängendenBesteuerungsverfahrens
benötigen, an deren Verfolgung ein zwingendes
öffentliches Interesse besteht, oder soweit es sich
um vorsätzlich falsche Angaben des Auskunfts-
pflichtigen oder der für ihn tätigen Personen han-
delt.”

Artikel 67
Gesetz über Maßnahmen zur außenwirtschaitlichen
Absicherung gemäß $ 4 des Gesetzes zur Förderung
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft
In $ 9 Abs. 3 des Gesetzes über Maßnahmen zur

außenwirtschaftlichenAbsicherung gemäß$ 4 des
Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des
Wachstums der Wirtschaft vom 29. November 1968
(Bundesgesetzbl. I S. 1255), geändert durch das Ge-
setz zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes über
Maßnahmen zur außenwirtschaftlichen Absicherung
gemäß $ 4 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität
und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. August
1969 (Bundesgesetzbl. I S. 1081),werden die Worte
„Vorschrift des $ 131 der Reichsäbgabenordnung"
durch die Worte „Vorschriften der $$ 163, 227 der
Abgabenordnung" ersetzt.

Artikel 68
Gesetzzur AnpassungundGesundung

des deutschen Steinkohlenbergbaus und der
deutschen Steinkohlenbergbaugebiete

8 36 Abs. 4 des Gesetzes zur Anpassung und Ge-
sundung des deutschen Steinkohlenbergbaus und
der deutschen Steinkohlenbergbaugebiete vom
15. Mai 1968 (Bundesgesetzbl. I S. 365), zuletzt ge-
ändert durch das Haushaltsstrukturgesetz vom



18. Dezember 1975 (Bundesgesetzbl. I S. 3091), er-
hält folgende Fassung:
„(4) Auf die nach $ 3 erlangten Kenntnisse sind

$$ 93, 97, 105 Abs. 1, $ 111 Abs. 5 in Verbindung
mit $ 105 Abs. 1 sowie $ 116 Abs. 1 der Abgaben-
ordnung nicht anzuwenden. Dies gilt nicht, soweit
die Finanzbehörden die Kenntnisse für die Durch-
führung eines Verfahrens wegen einer Steuerstraftat
sowie eines damit zusammenhängenden Besteue-
rungsverfahrens benötigen, an deren Verfolgung ein
zwingendes öffentliches Interesse besteht, oder so-
weit es sich um vorsätzlich falsche Angaben des
Auskunftspflichtigen oder der für ihn tätigen Per-
sonen handelt.”

Artikel 69
Wasserhaushaltsgesetz

$ 21 Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 16.Oktober 1976
(Bundesgesetzbl. I S. 3017) erhält folgende Fassung:
„(3) Für die zur Überwachung nach den Absätzen 1

und 2 zuständigen Behörden und ihre Bediensteten
gelten $$ 93, 97, 105 Abs. 1, $ 111 Abs. 5 in Ver-
bindung mit $ 105 Abs. 1 sowie $ 116 Abs. 1 der
Abgabenordnung nicht. Dies gilt nicht, soweit die
Finanzbehörden die Kenntnisse für die Durchführung
eines Verfahrens wegen einer Steuerstraftat sowie
eines damit zusammenhängenden Besteuerungsver-
fahrens benötigen, an deren Verfolgung ein zwin-
gendes öffentliches Interesse besteht, oder soweit
es sich um vorsätzlich falsche Angaben des Aus-
kunftspflichtigen oder der für ihn tätigen Personen
handelt.“

Artikel 70
Wassersicherstellungsgesetz

$1
$ 18Abs. A des Wassersicherstellungsgesetzes vom

24. August 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 1225, ber.
1817),zuletzt geändert durch das Zuständigkeits-
anpassungs-Gesetz vom 18. März 1975 (Bundes-
gesetzbl. IS. 705),erhält folgende Fassung:
„(4) Die nach den Absätzen 1 und 2 erlangten

Kenntnisse und Unterlagen dürfen nicht für ein
Besteuerungsverfahren, ein Strafverfahren wegen
einer Steuerstraftat oder ein Bußgeldverfahren
wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet
werden. Die Vorschriften der $$ 93, 97, 105 Abs. 1,
$ 111 Abs. 5 in Verbindung mit $ 105 Abs. 1 sowie
$ 116 Abs. 1 der Abgabenordnung gelten insoweit
nicht."

$2
$ 1 gilt nicht im Land Berlin.

Artikel 71
Altölgesetz

$ 7 Abs. A des Altölgesetzes vom 23. Dezember
1968 (Bundesgesetzbl. I S. 1419), zuletzt geändert
durch das Gesetz zur Änderung des Altölgesetzes

vom 4. Mai 1976 (Bundesgesetzbl. I S. 1147), erhält
folgendeFassung:
„(4)Auf die nachdenAbsätzen1,2und3 erlangten

Kenntnisse und Unterlagen sind die $$ 93, 97, 105
Abs. 1, $ 111Abs. 5 in Verbindung mit $ 105Abs. 1
sowie $ 116 Abs. 1 der Abgabenordnung nicht an-
zuwenden. Dies gilt nicht, soweit die Finanzbehör-
den die Kenntnisse für die Durchführung eines Ver-
fahrens wegen einer Steuerstraftat sowie eines da-
mit zusammenhängenden Besteuerungsverfahrens
benötigen, an deren Verfolgung ein zwingendes
öffentliches Interesse besteht, oder soweit es sich
um vorsätzlich falsche Angaben des Auskunfts-
pflichtigen oder der für ihn tätigen Personen han-
delt.“

Artikel 72
Gesetz über das Kreditwesen

Das Gesetz über das Kreditwesen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 3. Mai 1976 (Bundesge-
setzbl. IS. 1121)wird wie folgt geändert:

1. In $ 8 Abs. 2 werden die Worte „$ 22 der Reichs-
abgabenordnung“ durch die Worte „$ 30 der Ab-
gabenordnung” ersetzt.

2. $9 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Die $$ 93, 97, 105Abs. 1, $ 111Abs. 5 in Ver-

bindung mit $ 105Abs. 1 sowie $ 116 Abs. 1 der
Abgabenordnung gelten nicht für die in Absatz 1
bezeichneten Personen, soweit sie zur Durch-
führung dieses Gesetzes tätig werden. Dies gilt
nicht, soweit die Finanzbehörden die Kenntnisse
für die Durchführung eines Verfahrens wegen
einer Steuerstraftat sowie eines damit zusam-
menhängenden Besteuerungsverfahrens benöti-
gen, an deren Verfolgung ein zwingendes öffent-
liches Interesse besteht, oder soweit es sich um
vorsätzlich falsche Angaben des Auskunftspflich-
tigen oder der für ihn tätigen Personen handelt.”

Artikel 73
Gesetz über den Vertrieb ausländischer Investment-

anteileundüberdieBesteuerungderErträge
aus ausländischen Investmentanteilen

In $ 16 des Gesetzes über den Vertrieb ausländi-
scher Investmentanteile und über die Besteuerung
der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen
vom 28. Juli 1969 (Bundesgesetzbl. I S. 986), zuletzt
geändert durch das Einführungsgesetz zum Körper-
schaftsteuerreformgesetz vom 6. September 1976
(Bundesgesetzbl. I S. 2641),werden die Worte „$ 16
Abs. 2 Ziff. 2 des Steueranpassungsgesetzes” durch
die Worte „$ 13der Abgabenordnung" ersetzt.

Artikel 74
Spar-Prämiengesetz

Das Spar-Prämiengesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. August 1974 (Bundesgesetz-
blatt I S. 2109),zuletzt geändertdurch das Haus-



a) In Absatz 1 letzter Satz werden die folgenden
Worte angefügt:
„und beide mindestens während eines Teils
des Kalenderjahrs unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtig waren.”;

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Sparbeiträge, die vermögenswirksame

Leistungen darstellen und für die der Prä-
miensparer eine Arbeitnehmer-Sparzulage
nach $ 12 Abs. 1 des Dritten Vermögensbil-
dungsgesetzes erhält, oder Sparbeiträge, die
von der Unterhaltssicherungsbehörde an das

- Kreditinstitut —- im Falle des $ 1 Abs. 2 Nr. 6
an den Arbeitgeber — überwiesene Leistun-
gen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz dar-
stellen, werden auf den Höchstbetrag (Ab-
satz 2) nicht angerechnet, soweit die ver-
mögenswirksamen Leistungen und die Lei-
stungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
den nach dem Dritten Vermögensbildungs-
gesetz geförderten Betrag insgesamt nicht
übersteigen."

a) Absatz 2 Satz 4 wird gestrichen;

b) Absatz 4 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Zuständiges Finanzamt ist
1. bei Personen, die zur Einkommensteuer

veranlagt werden:
das für die Einkommensbesteuerung zu-
ständige Finanzamt;

2. bei anderen Personen:
das für einen Lohnsteuer-Jahresausgleich
zuständige Finanzamt ($ 42c Abs. 2 des
Einkommensteuergesetzes).";

c) Absatz 6 Satz 2 und 3 wird durch folgenden
Satz ersetzt:
„Einen Bescheid über die Festsetzung der
Prämie erteilt das Finanzamt nur, wenn der
Prämienantrag abgelehnt wird und der Prä-
miensparer den Bescheid beantragt.";

d) Die Absätze 7 und 8 werden gestrichen.

.$4 Abs. 3 Satz 2 wird gestrichen.

. Hinter $5 a wird folgender $ 5b eingefügt:
„35b

Anwendung von Vorschriften
der Abgabenordnung

(1) Auf die Sparprämie sind die für Steuer-
vergütungen geltendenVorschriften der Abga-
benordnung einschließlich der Vorschriften über
außergerichtliche Rechtsbehelfe entsprechend an-
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zuwenden. Dies gilt nicht für $ 108 Abs. 3 der
Abgabenordnung hinsichtlich der in $ 1 genann-
ten Fristen, für $$ 109 und 163 der Abgaben-
ordnung sowie für diejenigen Vorschriften, die
lediglich Zollvergütungen und Verbrauchsteuer-
vergütungen betreffen. Abweichende Vorschrif-
ten dieses Gesetzes bleiben unberührt.

(2) Für die Sparprämie gelten die Strafvor-
schriften des $ 370 Abs. 1 bis 4, der $$ 371, 375
Abs. 1 und des $ 376 sowie die Bußgeldvorschrif-
ten der $$ 378, 379 Abs. 1, 4 und der $$ 383 und
384 der Abgabenordnung entsprechend. Für das
Strafverfahren wegen einer Straftat nach Satz 1
sowie der Begünstigung einer Person, die eine
solche Tat begangen hat, gelten die $$ 385 bis
408, für das Bußgeldverfahren wegen einerOrd-
nungswidrigkeit nach Satz 1 die $$ 409 bis 412
der Abgabenordnung entsprechend.

(3) In öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten über
die auf Grund dieses Gesetzes ergehenden Ver-
waltungsakte der Finanzbehörden ist der Finanz-
rechtsweg gegeben.

(4) Besteuerungsgrundlagen für die Berechnung
des nach $ 1a Abs. 2 maßgebenden Einkommens
und der Hinzurechnungen, die der Veranlagung
zur Einkommensteuer zugrunde gelegen haben,
können der Höhe nach nicht durch einen Rechts-
behelf gegen die Prämie angegriffen werden.“

$ 8 wird wie folgt geändert:
a) In Absaiz 1 wird die Jahreszahl „1976° durch

die Jahreszahl „1977“ersetzt;
b) Absatz 2 wird gestrichen;
c) der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2.

Artikel 75
Landwirtschafitsgesetz

$ 7 des Landwirtschaftsgesetzes vom 5. September

Absatz 1 Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt:
„88 93, 97, 105Abs. 1, 8 111Abs. 5 in Verbindung
mit $ 105Abs. 1 sowie $ 116Abs. 1 der Abgaben-
ordnung gelten nicht. Dies gilt nicht, soweit die
Finanzbehördendie Kenntnisse für die Durch-
führung eines Verfahrens wegen einer Steuer-
straftat sowie eines damit zusammenhängenden
Besteuerungsverfahrens benötigen, an deren Ver-
folgung ein zwingendes öffentliches Interesse
besteht, oder soweit es sich um vorsätzlich fal-
sche Angaben des Auskunftspflichtigen oder der
für ihn tätigen Personen handelt."

„(2) Auf die im Besitz des Steuerpflichtigen
befindlichen Aufzeichnungen und Unterlagen, die
für die Zwecke des Feststellungsverfahrensge-
fertigtwordensind,findet$97derAbgabenord-
nung keine Anwendung. Dies gilt nicht, wenn
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der Steuerpflichtigenach $ 141der Abgabenord-
nung zur Buchführung verpflichtet ist oder wenn
er freiwillig Bücher oder Aufzeichnungen führt
und beantragt, .deren Ergebnis der steuerlichen
Gewinnermittlung zugrunde zu legen."

Artikel 76
Ernährungssicherstellungsgesetz

$1
8 16Abs. 5 des Ernährungssicherstellungsgesetzes

in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Okto-
ber 1968(Bundesgesetzbl. I S. 1075),zuletzt geändert
durch das Gesetz über die Neuorganisation der
Marktordnungsstellen vom 23. Juni 1976 (Bundes-
gesetzbl. IS. 1608),erhält folgende Fassung:
„(5) Die nach den Absätzen 1 bis 3 erlangten

Kenntnisse und Unterlagen dürfen nicht für ein
Besteuerungsverfahren, ein Strafverfahren wegen
einer Steuerstraftat oder ein Bußgeldverfahren
wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet
werden. Die Vorschriften der $$ 93, 97, 105 Abs. 1,
$ 111 Abs. 5 in Verbindung mit $ 105 Abs. 1 sowie
$ 116 Abs. 1 der Abgabenordnung gelten insoweit
nicht.“

$2
& 1 gilt nicht im Land Berlin.

Artikel 77
Marktstrukturgesetz

$ 8 Abs. 3 des Marktstrukturgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. November 1975
(Bundesgesetzbl. I S. 2943) erhält folgende Fassung:
„(3) Auf die nach Absatz 1 erlangtenKenntnisse

und Unterlagen sind die 8$ 93, 97, 105 Abs. 1, $ 111
Abs. 5 in Verbindung mit $ 105Abs. 1 sowie $ 116
Abs. 1 der Abgabenordnung nicht anzuwenden. Dies
gilt nicht
a) für solche Tatsachen, die die Begünstigten auf

Grund der $$ 5 und 6 nachzuweisen haben, um
Beihilfen erlangen zu können,

b) soweit die Finanzbehördendie Kenntnisse für
die Durchführung eines Verfahrens wegen einer
Steuerstraftat sowie eines damit zusammenhän-
genden Besteuerungsverfahrens benötigen, an
deren Verfolgung ein zwingendes öffentliches
Interesse besteht, oder es sich um vorsätzlich
falsche Angaben des Auskunftspflichtigen oder
der für ihn tätigen Personen handelt."

Artikel 78
Weinwirtschaftsgesetz

86 Abs. 4 des Weinwirtschaftsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1968(Bundes-
gesetzbl.I S. 471),zuletzt geändertdurch das Ge-
setz über die Neuorganisation der Marktordnungs-
stellenvom23.Juni 1976(Bundesgesetzbl.IS. 1608),
erhält folgende Fassung:

„(4) Auf die nach den Absätzen 1 und 2 erlangten
Kenntnisse und Unterlagen sind die $$ 93, 97, 105
Abs. 1, $ 111Abs. 5 in Verbindung mit $ 105Abs. 1
sowie $ 116Abs. 1 der Abgabenordnung nicht anzu-
wenden. Dies gilt nicht, soweit die Finanzbehörden
die Kenntnisse für die Durchführung eines Verfah-
rens wegen einer Steuerstraftat sowie eines damit
zusammenhängenden Besteuerungsverfahrens benö-
tigen, an deren Verfolgung ein zwingendes öffent-
liches Interesse besteht, oder soweit es sich um voT-
sätzlich falsche Angaben des Auskunftspflichtigen
oder der für ihn tätigen Personen handelt."

Artikel 79
Aufwertungsausgleichgesetz

In Artikel 4 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 2 des
Aufwertungsausgleichgesetzes vom 23. Dezember
1969 (Bundesgesetzbl. I S. 2381), zuletzt geändert
durch das Haushaltsstrukturgesetzvom 18.Dezem-
ber 1975(Bundesgesetzbl.I S. 3091),wird jeweils
das Wort „Veranlagungszeitraum”durch das Wort
„Besteuerungszeitraum" ersetzt.

Artikel 80
Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen

Marktorganisationen

Das Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen
Marktorganisationenvom 31.August 1972(Bundes-
gesetzbl.I S. 1617),zuletztgeändertdurchdasErste
Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität
vom 29. Juli 1976 (Bundesgesetzbl. I S. 2034), wird
wie folgt geändert:

1. In$ 5 und $ 8 Abs. 2 Satz 1wird jeweils das Wort
„Reichsabgabenordnung“ durch das Wort „Abga-
benordnung” ersetzt.

2. In $ 11 Abs. 5 werden die Worte „$ 227 der
Reichsabgabenordnung“ durch die Worte „$ 178
der Abgabenordnung" ersetzt.

3. 829wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „des

Finanzamtes“ durch die Worte „der Finanzbe-
hörde” ersetzt; \

b) in Absatz 1 Satz 5 werden die Worte „$$ 228
bis 259 der Reichsabgabenordnung” durch die
Worte „$$ 347 bis 368 der Abgabenordnung"
und die Worte „des Finanzamtes" durch die
Worte „der Finanzbehörde" ersetzt;

c) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„8 171Abs. 10 der Abgabenordnung gilt sinn-
gemäß."

4. $ 31wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Reichs-
abgabenordnung“ durch das Wort „Abgaben-
ordnung” ersetzt;



Nr. 143— Tag der Ausgabe

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Für Abgaben, die nach Rechtsakten des

Rates oder der Kommission oder auf Grund
dieses Gesetzes hinsichtlich Marktordnungs-
waren zu erheben sind, gelten, soweit die
Abgaben keine Zölle, Abschöpfungen, Aus-
fuhrabgaben oder Abgaben im Rahmen von
Produktionsregelungen sind, die Strafvor-
schriften des $ 370 Abs. 1 bis 4, der $$ 371,
375 und 376 sowie die Bußgeldvorschriften
der $$ 378, 379 Abs. 1, 4 und des $ 384 der
Abgabenordnung entsprechend; ferner gilt
$ 153der Abgabenordnung entsprechend."

Artikel 81
Forstschäden-Ausgleichsgesetz

Das Forstschäden-Ausgleichsgesetz vom 29. Au-
gust 1969 (Bundesgesetzbl.I S. 1533),zuletzt ge-
ändert durch das Einführungsgesetz zum Einkom-
mensteuerreformgesetz vom 21. Dezember 1974
(Bundesgesetzbl.I S. 3656),wird wie folgt geändert:
1. In $ 3 Abs. 5 werden die Worte „$ 161 Abs. 1

Ziff. 1 Buchstabe e der Reichsabgabenordnung"
durch die Worte „$ 141Abs. 1 Nr. 5 der Abga-
benordnung” ersetzt.

2. In$ 5 Abs. 1 Satz 3 und $ 6 Abs. 1 Satz 4 werden
jeweils die Worte „$ 127Abs. 1 Satz 1 der Reichs-
abgabenordnung” durch die Worte „$ 222 Satz 1
der Abgabenordnung” ersetzt.

Fünfter Titel
ÄnderungvonGesetzenaufdemGebiet
des Arbeitsrechts, der Sozialversicherung

undderKriegsopferversorgung

Artikel 82
Gesetz über Bergmannsprämien

. Das Gesetz über Bergmannsprämienin der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12. Mai 1969 (Bun-
desgesetzbl. I S. 434), zuletzt geändert durch das
Einführungsgesetz zum Einkommensteuerreformge-
setz vom 21. Dezember 1974 (Bundesgesetzbl. I
S. 3656),wird wie folgt geändert:

1. $ 3 wird wie folgt geändert:
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 5 angefügt:

„Der Arbeitnehmer kann beantragen, daß das
Finanzamt, an das der Arbeitgeber die Lohn-
steuer abzuführen hat, die Bergmannsprämie
durch einen schriftlichen Bescheid feststellt.”;

b) Absatz 2 wird gestrichen;
c) Absatz 3 wird Absatz 2; in Satz 2 werden die

Worte „und die Vorschriften der Reichsab-
gabenordnung über die Haftung“ gestrichen;

d) Absatz 4 wird Absatz 3; die Sätze 2 und 3
werden gestrichen,
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2. Nach $5 wird folgender $ 5a eingefügt:

„8 5a
Anwendung von Vorschriften der

Abgabenordnung

(1) Auf die Bergmannsprämie sind die für
Steuervergütungen geltenden Vorschriften der
Abgabenordnung einschließlich der Vorschriften
über außergerichtliche Rechtsbehelfe entspre-
chend anzuwenden. Dies gilt nicht für $ 163 der
Abgabenordnungsowie für diejenigenVorschrif-
ten, die lediglich Zollvergütungen und Verbrauch-
steuervergütungenbetreffen.AbweichendeVor-
schriften dieses Gesetzes bleiben unberührt.

(2) Für die Bergmannsprämie gelten die Straf-
vorschriften des $ 370 Abs. 1 bis 4, der $$ 371,
375 Abs. 1 und des $ 376 sowie die Bußgeldvor-
schriften der $$ 378, 379 Abs. 1, 4 und des $ 384
derAbgabenordnungentsprechend.Für dasStraf-
verfahren wegen einer Straftat nach Satz 1 sowie
der Begünstigung einer Person, die eine solche
Tat begangen hat, gelten die $$ 385 bis 408, für
das Bußgeldverfahren wegen einer Ordnungs-
widrigkeit nach Satz 1 die $$ 409 bis 412 der
Abgabenordnung entsprechend."

Artikel 83
DrittesVermögensbildungsgesetz

$ 13 des Dritten Vermögensbildungsgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar
1975(Bundesgesetzbl.I S. 257)wird wie folgt geän-
dert:

1. Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Auf die Arbeitnehmer-Sparzulage sind

die für Steuervergütungen geltenden Vorschrif-
ten der Abgabenordnungeinschließlichder Vor-
schriften über außergerichtliche Rechtsbehelfe
entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht für
$ 163 der Abgabenordnung sowie für diejenigen
Vorschriften, die lediglich Zollvergütungen und
Verbrauchsteuervergütungen betreffen. Abwei-
chende Vorschriften dieses Gesetzes und auf
Grund dieses Gesetzes bleiben unberührt."

2. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:
„(2) Für die Arbeitnehmer-Sparzulage gelten

die Strafvorschriften des $ 370 Abs. 1 bis 4, der
88 371, 375 Abs. 1 und des $ 376 sowie die Buß-
geldvorschriften der $$ 378 Abs. 1, 4 und der
8$$ 383 und 384 der Abgabenordnung entspre-
chend. Für das Strafverfahren wegen einer Straf-
tat nach Satz 1 sowie der Begünstigung einer
Person, die eine solche Tat begangen hat, gelten
die $$ 385 bis 408, für das Bußgeldverfahren we-
gen einer Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 die
$$ 409 bis 412 der Abgabenordnung entspre-
chend."
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und 4.

4. Der bisherige Absatz 4 wird gestrichen.

Artikel 84
Arbeitssicherstellungsgesetz

81
$ 24 Abs. 3 des Arbeitssicherstellungsgesetzes

vom 9. Juli 1968 (Bundesgesetzbi. I S. 787), zuletzt
geändert durch das Einführungsgesetz zum Straf-

S. 469),erhält folgende Fassung:
„(3) Die nach Absatz 1 erlangten Kenntnisse und

Unterlagen dürfen nicht für ein Besteuerungsver-
fahren, ein Strafverfahren wegen einer Steuerstraf-
tat oder ein Bußgeldverfahren wegen einer Steuer-
ordnungswidrigkeit verwendet werden. Die Vor-
schriften der 88 93, 97, 105 Abs. 1, $ 111 Abs. 5 in
Verbindung mit $ 105Abs. 1 sowie & 116Abs. 1 der
Abgabenordnung gelten insoweit nicht.“

82
$ 1 gilt nicht im Land Berlin.

Artikel 85
Berufsbildungsgesetz

$ 72 Abs. 5 Satz 2 des Berufsbildungsgesetzes vom
14. August 1969 (Bundesgesetzbl. TS. 1112), zuletzt
geändert durch das Gesetz zum Schutz der Teilneh-
mer am Fernunterricht vom 24. August 1976 (Bun-
desgesetzbl. I S. 2525), wird durch folgende Sätze
ersetzt:

„Die 88 93, 97, 105 Abs. 1, $ 111 Abs. 5 in Verbin-
dung mit $ 105 Abs. 1 sowie & 116 Abs. 1 der Ab-
gabenordnung gelten insoweit nicht. Dies gilt nicht,
soweit die Finanzbehörden die Kenntnisse für die
Durchführung eines Verfahrens wegen einer Steuer-
straftat sowie eines damit zusammenhängenden
Besteuerungsverfahrens benötigen, an deren Ver-
folgung ein zwingendes öffentliches Interesse be-
steht, oder soweit es sich um vorsätzlich falsche
Angaben des Auskunftspflichtigen oder der für ihn
tätigen Personen handelt.“

Artikel 86
Betriebsverfassungsgesetz 1952

In $ 76 Abs. 6 des Betriebsverfassungsgesetzes
1952vom 11.Oktober 1952(Bundesgesetzbl. IS. 681),
zuletzt geändert durch das Gesetz über die Mitbe-
stimmung der Arbeitnehmer vom 4. Mai 1976 (Bun-
desgesetzbi. I S. 1153), werden die Worte „$ 10
Ziff. 2 bis 5 des Steueranpassungsgesetzes vom
16. Oktober 1934" durch die Worte „$ 15 Abs. 1
Nr. 2 bis 8, Abs. 2 der Abgabenordnung" ersetzt.

Artikel 87
Arbeitsförderungsgesetz

& 7 Abs. A Satz 2 des Arbeitsförderungsgesetzes
vom 25. Juni 1969 (Bundesgesetzbl, I S. 582), zuletzt
geändert durch das Strafvollzugsgesetz vom 16.März
1976(Bundesgesetzbl.I S. 581),wird durch folgende
Sätze ersetzt:
„8893,97, 105Abs. 1, $ 111Abs. 5 in Verbindung
mit $ 105 Abs. 1 sowie $ 116 Abs. 1 der Abgaben-
ordnung gelten insoweit nicht. Dies gilt nicht, so-
weit die Finanzbehörden die Kenntnisse für die
Durchführung eines Verfahrens wegen einer Steuer-
straftat sowie eines damit zusammenhängenden Be-
steuerungsverfahrens benötigen, an deren Verfol-
gung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht,
oder soweit es sich um vorsätzlich falsche Angaben
des Auskunftspflichtigen oder der für ihn tätigen
Personenhandelt.“

Artikel 88
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

$ 8 Abs. 4 Satz 2 des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzesvom 7. August 1972 (Bundesgesetzbl.I
S. 1393),zuletzt geändert durch das Gesetz zur Än-
derung des Arbeitsförderungsgesetzesund des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzesvom 25. Juni 1975
(Bundesgesetzbl. I S. 1542), wird durch folgende
Sätze ersetzt:
„Die $$93, 97, 105Abs. 1, $ 111Abs. 5 in Verbin-
dung mit $ 105Abs. 1 sowie $ 116Abs. 1 der Abga-
benordnung gelten nicht. Dies gilt nicht, soweit die
Finanzbehörden die Kenntnisse für die Durchführung
eines Verfahrens wegen einer Steuerstraftat sowie
eines damit zusammenhängenden Besteuerungsver-
fahrens benötigen,an deren Verfolgung ein zwin-
gendes öffentliches Interesse besteht, oder soweit
es sich um vorsätzlich falsche Angaben des Aus-
kunftspflichtigen oder der für ihn tätigen Personen
handelt."

Artikel 89
Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz

DasKriegsgefangenenentschädigungsgesetzin der
Fassung der Bekanntmachung vom 2. September
1971(Bundesgesetzbl.I S. 1545),geändertdurch das
Sechste Gesetz zur Änderung und Ergänzung
des Kriegsgefangenenentschädigungsgesetzes vom
26.Januar 1976(Bundesgesetzbl.I S. 217),wird wie
folgt geändert:

1. In $ 13Abs. 3 Satz 1 werden die Worte „$ 10 des
Steueranpassungsgesetzes vom 16. Oktober 1934
{Reichsgesetzbl. I S. 925)" durch die Worte „$ 15
der Abgabenordnung" ersetzt.

2. $ 44 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und

unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke im Sinne
der $$51bis 68derAbgabenordnung.“
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Artikel 90
Bundeskindergeldgesetz

In$& 1 Nr. 1 und in $ 2 Abs. 5 Satz 1 und 2 Nr. 1
Buchstaben a und b des Bundeskindergeldgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar
1975 (Bundesgesetzbl. I S. 412), zuletzt geändert
durch das Gesetz zur Änderung des Bundeskinder-
geldgesetzes und des Rechts der gesetzlichen Kran-
kenversicherung vom 18. August 1976 (Bundesge-
setzbl. I S. 2213), werden die Worte „($$ 13 und 14
Abs. 1 des Steueranpassungsgesetzes)” gestrichen.

Sechster Titel
Änderung von Gesetzen auf demGebiet

des Post- und Fernmeldewesens
sowie des Verkehrswesens

Artikel 91
Personenbeförderungsgesetz

In $ 25 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes
vom 21. März 1961 (Bundesgesetzbl. IS. 241), zuletzt
geändert durch das Dritte Gesetz zur Änderung des
Personenbeförderungsgesetzes vom 24. August 1976
(Bundesgesetzbl. I S. 2439),werden die Worte „$ 332
der Reichsabgabenordnung“ durch die Worte „$ 284
der Abgabenordnung” ersetzt.

Artikel 92
Güterkraftverkehrsgesetz

Das Güterkraftverkehrsgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 6. August 1975(Bundesgesetz-
blatt I S. 2132, 2480), zuletzt geändert durch das
Gesetz zur Änderung des Güterkraftverkehrsgeset-
zes vom 14. Juli 1976 (Bundesgesetzbl. I S. 1806),
wird wie folgt geändert:

1. In $ 58 Abs. 1 Satz 2, in $ 59 Abs. 2 und $ 68
Abs. 2 Satz 2 wird jeweils das Wort „Reichsab-
gabenordnung“ durch das Wort „Abgabenord-
nung" ersetzt.

2. $ 78 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Nr. 7 werden die Worte „den

Offenbarungseid" durch die Worte „eine
eidesstattliche Versicherung" ersetzt;

b) in Absatz 3 werden die Worte „Ableistung
des Offenbarungseides nach $ 325 der Reichs-
abgabenordnung“durch die Worte „Abgabe
der eidesstattlichen Versicherung nach $&284
der Abgabenordnung” ersetzt.

Artikel 93
Verkehrssicherstellungsgesetz

$1
$ 15 Abs. 5 des Verkehrssicherstellungsgesetzes

in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober
1968 (Bundesgesetzbl. I S. 1082),geändert durch das
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Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch vom 2. März
1974 (Bundesgesetzbl. I S. 469), erhält folgende Fas-
sung:
„(5) Die nach den Absätzen 1 bis 3 erlangten

Kenntnisse und Unterlagen dürfen nicht für ein
Besteuerungsverfahren, ein Strafverfahren wegen
einer Steuerstraftat oder ein Bußgeldverfahren
wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet
werden. Die Vorschriften der $$ 93, 97, 105 Abs. 1,
$ 111Abs. 5 in Verbindung mit $ 105Abs. 1 sowie
$ 116 Abs. 1 der Abgabenordnung gelten insoweit
nicht."

$2
&1 gilt nicht im Land Berlin.

Artikel 94
Bundeswasserstraßengesetz

$ 33 Abs. 4 des Bundeswasserstraßengesetzes vom
2. April 1968(Bundesgesetzbl.II S. 173),zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz über den rechtlichen Sta-
tus der Bundeswasserstraße Saar vom 7. April 1975
(Bundesgesetzbl. I S. 829), erhält folgende Fassung:
„(4) Auf die nach Absatz 1 erlangten Kenntnisse

und Unterlagen sind die $$ 93, 97, 105Abs. 1, $ 111
Abs. 5 in Verbindung mit $ 105 Abs. 1 sowie $ 116
Abs. 1 der Abgabenordnung nicht anzuwenden.
Dies gilt nicht, soweit die Finanzbehörden die
Kenntnisse für die Durchführung eines Verfahrens
wegen einer Steuerstraftat sowie eines damit zusam-
menhängenden Besteuerungsverfahrens benötigen,
an deren Verfolgung ein zwingendes öffentliches
Interesse besteht, oder soweit es sich um vorsätzlich
falsche Angaben des Auskunftspflichtigen oder der
für ihn tätigenPersonenhandelt.“

Siebenter Titel
Änderung anderer Gesetze

Artikel 95
In den folgenden Rechtsvorschriften wird jeweils

das Wort „Reichsabgabenordnung” durch das Wort
„Abgabenordnung" ersetzt:
1.8 6 Abs. 2 Nr. 2 des Einführungsgesetzes zur

Strafprozeßordnung vom 1. Februar 1877
(Reichsgesetzbl. S. 346), zuletzt geändert durch
das Gesetz zur Wiederherstellung der Rechts-
einheit auf dem Gebiet der Gerichtsverfassung,
der bürgerlichen Rechtspflege, des Strafverfah-
rens und des Kostenrechts vom 12. September
1950 (Bundesgesetzbl. S. 455);

2. $ 58 des Wertpapierbereinigungsgesetzes vom
19. August 1949 (Wirtschaftsgesetzbl. S. 295),
zuletzt geändert durch das Einführungsgesetz
zum Strafgesetzbuch vom 2. März 1974 (Bundes-
gesetzbl. IS. 469);

3. 8 64 Abs. 3 des Bereinigungsgesetzes für deut-
sche Auslandsbonds vom 25. August 1952 (Bun-
desgesetzbl. IS. 553);



4.& 10 Satz 1 des Bodenschälzungsgesetzes vom
16. Oktober 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 1050),
zuletzt geändert durch die Finanzgerichtsord-
nung vom 6. Oktober 1965(Bundesgesetzbl.I
S.1479);

.$ 3 Abs. 8 Satz 1 des Gesetzes zur vorläufigen
Regelung des Rechts der Industrie- und Han-
delskammern vom 18. Dezember 1956 (Bundes-
gesetzbl. I S. 920),zuletzt geändertdurch das
Geseiz zur Neuregelung des Volljährigkeits-
alters vom 31. Juli 1974 (Bundesgesetzbl. I
S. 1713);
$ 3 der Ersten Verordnung zur Durchführung
der Verordnung über die Errichtung wirtschaft-
licher Pflichtgemeinschaften in der Braun-
kohlenwirtschaft vom 23. Oktober 1934 (Reichs-
gesetzbl. IS. 1068);

.$ 66 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes vom 24. August
1953 zur Ausführung des Abkommens vom
27. Februar 1953 über deutsche Auslandsschul-
den (Bundesgesetzbl. 1 S. 1003),zuletzt geändert
durch das Einführungsgesetz zum Strafgesetz-
buch vom 2. März 1974 (Bundesgesetzbl. I
S. 469);
$ 39 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes zur Förderung
der Rationalisierung im Steinkohlenbergbau
vom 29. Juli 1963 (Bundesgesetzbl. I S. 549),
zuletzt geändert durch das Zuständigkeitsan-
passungs-Gesetz vom 18. März 1975 (Bundes-
gesetzbl. IS. 705);

‚8 15 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgeset-
zes vom 13. Dezember 1935 (Reichsgesetzbl. I
S. 1451),zuletzt geändertdurch Artikel 18 des
Zuständigkeitslockerungsgesetzes vom 10.März
1975 (Bundesgesetzbl. IS. 685);
8 23 des Milch- und Fettgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 10. Dezember 1952
(Bundesgesetzbl. IS. 811), zuletzt geändert durch
das Gesetz über die Neuorganisation der Markt-
ordnungsstellen vom 23. Juni 1976 (Bundesge-
setzbl. IS. 1608);
85 17, 31d Abs. 3 und $ 32a Abs. 7 des Ge-
setzes über den gewerblichen Binnenschiffs-
verkehr in der Fassung der Bekanntmachung
vom 8. Januar 1969(Bundesgesetzbl.I S. 65),
geändert durch das Einführungsgesetz zum
Strafgesetzbuchvom 2. März 1974 (Bundes-
gesetzbl.15. 469). \

Achter Titel
Außerkrafttreten von Vorschriften

Artikel 96
Mit Inkrafttreten der Abgabenordnung treten

1. Die Reichsabgabenordnung vom 22. Mai 1931
(Reichsgesetzbl. IS. 161), zuletzt geändert durch
das Gesetz über das Zeugnisverweigerungsrecht
der Mitarbeiter von Presse und Rundfunk vom
25. Juli 1975(Bundesgesetzbl. IS. 1973);

die Verordnung zur Durchführung des $ 160
Abs. 2 der Reichsabgabenordnung vom 24. März
1932(Reichsgesetzbl.15. 165);
die Verordnung zur Durchführung von Buch-
und Betriebsprüfungen vom 9. November 1925
(ReichsministerialblattS. 1337);
die Verordnung zur Durchführung der $$ 402
und 413 der Reichsabgabenordnung vom 17. Au-
gust1940(ReichsministerialblattS. 209);

1934 (Reichsgesetzbl. I S. 925), zuletzt geändert
durch das Einführungsgesetz zum Einkommen-
steuerreformgesetz vom 21. Dezember 1974
(Bundesgesetzbl. 1S. 3656);
die Gemeinnützigkeitsverordnungvom24. De-
zember 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1592), zuletzt
geändert durch das Steueränderungsgesetz 1969
vom 18.August 1969(Bundesgesetzbl. 1. 1211);
die Aufteilungsverordnung vom 8. November
1963(Bundesgesetzbl.I S. 785),geändertdurch
die Finanzgerichtsordnung vom 6. Oktober 1965
(Bundesgesetzbl. IS. 1477);
das Steuersäumnisgesetzvom 13. Juli 1961
(Bundesgesetzbl. I S. 981, 993), zuletzt geändert
durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Steu-
erberatungsgesetzes vom 24. Juni 1975 (Bundes-
gesetzbl. IS. 1509);

15. August 1961 (Bundesgesetzbl. I Ss. 1299),
geändert durch die Verordnung zur Änderung
der Verordnung zum Steuersäumnisgesetzvom
9. Juni 1969(Bundesgesetzbl. IS. 539);
die Beitreibungsordnungvom 23. Juni 1923
(Reichsministerialblatt5. 595);
die Verordnung zur Einführung der Beitrei-
bungsordnung vom 5. Juli 1923 (Reichsministe-
rialblatt S. 645);
die Verordnung über die Auswertung der Perso-
nenstands-und Betriebsaufnahme{Aufstellung
von Urlisten) vom 16. Mai 1935 (Reichsministe-
rialblatt S. 538);
die Verordnung über die Führung einesWaren-
eingangsbuchs vom 20. Juni 1935 (Reichsge-
setzbl. I S. 752), zuletzt geändert durch das
Gesetz zur Abkürzung handelsrechtlicher und
steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen vom
2. März 1959(Bundesgesetzbl. IS. 77);
die Verordnung über landwirtschaftliche Buch-
führung vom 5. Juli 1935 (Reichsgesetzbl. I
S. 908);
die Warenausgangsverordnung vom 20. Juni
1936 (Reichsgesetzbl. I S. 507), geändert durch
das Gesetz zur Anderung von Vorschriften des
Dritten Teiles der Reichsabgabenordnung vom
11.Mai 1956(Bundesgesetzbl. TS. 418);
die Verordnung über die Zuständigkeit im
Besteuerungsverfahren vom 3. Januar 1944
(Reichsgesetzbl.IS. 11);
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17. das Gesetz über die Kosten der Zwangsvoll-
streckung nach der Reichsabgabenordnung vom
12. April 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 429), zuletzt
geändert durch das Gesetz zur Änderung des
Gesetzes über die Kosten der Zwangsvollstrek-
kung nach der Reichsabgabenordnung vom 20.
Mai 1975(Bundesgesetzbl. IS. 1119);

18.8 6 Abs. 2 Satz 4 der Verordnung über die
Offenlegung der Ergebnisse der Bodenschätzung
vom 31. Januar 1936(Reichsgesetzbl. IS. 120);

19. 8$ 15 und 20 des Rennwett- und Lotteriegeset-
zes vom 8. April 1922 (Reichsgesetzbl. I S, 335,
393), zuletzt geändert durch das Gesetz zur
Anderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes
vom 16. Dezember 1974 (Bundesgesetzbl. I
5.3561);

20. die Verordnung über die Zwangsvollstreckung
im Erstattungsverfahren für den Dienstbereich
der Reichsfinanzverwaltung vom 17. Dezember
1937(Reichsgesetzbl. IS. 1388);

21. $ 5 der Verordnung zur beschleunigten Förde-
rung des Baues von Heuerlings- und Werkwoh-
nungen sowie von Eigenheimen für ländliche
Arbeiter und Handwerker vom 10. März 1937
(Reichsgesetzbl. I S. 292), zuletzt geändert durch
das Beurkundungsgesetz vom 28. August 1969
(Bundesgesetzbl. TS. 1513);

22.8 2 Abs. 3 der Zweiten Durchführungsverord-
nung über die beschleunigte Förderung des
Baues von Heuerlings- und Werkwohnungen
sowie von Eigenheimen für ländliche Arbeiter
und Handwerker vom 27. Januar 1938 (Reichs-
gesetzbl. TS. 107);

23. $ 3 des Gesetzes über die Erhebung von Gebüh-
ren durch die Außenhandelsstelle des Bundes-
ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten vom 17. Dezember 1951 (Bundesgesetz-
blatt IS. 969); .

24. $ 21 Abs. 3 des Vieh- und Fleischgesetzes vom
25. April 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 272), zuletzt
geändert durch das Gesetz über die Neuorgani-
sation der Marktordnungsstellen vom 23. Juni
1976(Bundesgesetzbl. 1S. 1608);

25. $ 11 Abs. 3 des Zuckergesetzes vom 5. Januar
1951 (Bundesgesetzbl. I S. 47), zuletzt geändert
durch das Gesetz zur Gesamtreform des Lebens-
mittelrechts vom 15. August 1974 (Bundesge-
setzbl.IS. 1945)..

Dritter Abschnitt
Schlußvorschriften

Artikel 97
Übergangsvorschriiten

$1
Begonnene Verfahren

Verfahren, die am 1. Januar 1977 anhängig sind,
werden nach den Vorschriften der Abgabenordnung
zu Ende geführt, soweit in den nachfolgenden Vor-
schriften nichts anderes bestimmt ist.
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82
Fristen

Fristen, deren Lauf vor dem 1. Januar 1977begon-
nen hat, werden nach den bisherigen Vorschriften
berechnet, soweit in den nachfolgenden Vorschrif-
ten nichts anderes bestimmt ist. Dies gilt auch in
den Fällen, in denen der Lauf einer Frist nur des-
halb nicht vor dem 1. Januar 1977 begonnen hat,
weil der Beginn der Frist nach $ 84 der Reichsabga-
benordnung hinausgeschoben worden ist.

$3
Grunderwerbsteuer, Feuerschutzsteuer

(1) Die Abgabenordnung und die Übergangsvor-
schriften dieses Artikels gelten auch für die Grund-
erwerbsteuer und die Feuerschutzsteuer; abwei-
chende landesrechtliche Vorschriften bleiben unbe-
rührt. Soweit die Grunderwerbsteuer nicht von Lan-
desfinanzbehörden verwaltet wird, gilt $ 1 Abs. 2
der Abgabenordnung sinngemäß.
(2) Für die Grunderwerbsteuer gelten bis zum In-

krafttreten eines Bundesgesetzes über die Grund-
erwerbsteuer die folgenden $$ 4 bis 7; weiterge-
hende landesrechtliche Vorschriften bleiben unbe-
rührt.

$ 4A
Entstehungder Grunderwerbsteuer

Die Grunderwerbsteuer entsteht,
1. wenn die Wirksamkeit eines Erwerbsvorgangs

von dem Eintritt einer Bedingung abhängig ist,
mit dem Eintritt der Bedingung,

2. wenn ein Erwerbsvorgang der Genehmigung
einer Behörde bedarf, mit der Genehmigung.

$5
Anzeigepflicht der Gerichte, Behörden und Notare

(1) Gerichte, Behörden und Notare haben dem
zuständigen Finanzamt Anzeige zu erstatten über
1. Rechtsvorgänge, die sie beurkundet oder über

die sie eine Urkunde entworfen und darauf eine
Unterschrift beglaubigt haben, wenn die Rechts-
vorgänge ein Grundstück im Geltungsbereich
dieses Gesetzes betreffen und unter das Grunder-
werbsteuergesetz des Landes fallen, in dem das
Grundstück liegt,

2. Anträge auf Berichtigung des Grundbuches, die
sie beurkundetoder über die sie eine Urkunde
entworfen und darauf eine Unterschrift beglau-
bigt haben, wenn der Antrag darauf gestützt
wird, daß der Grundstückseigentümer gewechselt
hat, .

3. Zuschlagsbeschlüsse im Zwangsversteigerungs-
verfahren, Enteignungsbeschlüsse und andere
Entscheidungen, durch die ein Wechsel im Grund-
stückseigentum bewirkt wird,

4. nachträgliche Änderungen oder Berichtigungen
eines der unter Nummern 1 bis 3 aufgeführten
Vorgänge.

Der Anzeige ist eine Abschrift der Urkunde über
den Rechtsvorgang, den Antrag, den Beschluß oder
die Entscheidung beizufügen.
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(2) Die Anzeigepflicht bezieht sich auch auf Vor-
gänge, die ein Erbbaurecht oder ein Gebäude auf
fremdem Boden betreffen. Sie gilt außerdem für
Vorgänge, die die Überiragung von Anteilen an
einer Kapitalgesellschaft, einer bergrechtlichen
Gewerkschaft, einer Personenhandelsgesellschaft
oder einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
betreffen, wenn zum Vermögen der Gesellschaft ein
im Geltungsbereich dieses Gesetzes liegendes
Grundstück gehört.

(3) Die Anzeigen sind binnen zwei Wochen nach
der Beurkundung oder der Unterschriftsbeglaubi-
gung oder der Bekanntgabe der Entscheidung zu
erstatten, und zwar auch dann, wenn die Wirksam-
keit des Rechtsvorgangs vom Eintritt einer Bedin-
gung, vom Ablauf einer Frist oder von einer Geneh-
migung abhängig ist. Sie sind auch dann zu erstat-
ten, wenn der Rechtsvorgang von der Besteuerung
ausgenommen ist. -
(4) Die Absendung der Anzeige ist auf der

Urschrift der Urkunde, in den Fällen, in denen eine
Urkunde entworfen und darauf eine Unterschrift
beglaubigt worden ist, auf der zurückbehaltenen
beglaubigten Abschrift zu vermerken.

(5) Zuständiges Finanzamt ist das Finanzamt, in
dessen Bezirk das Grundstück liegt, auf das sich der
anzeigepflichtige Rechtsvorgang bezieht. Falls sich
ein einheitlicher Rechtsvorgang auf mehrere, im
Bezirk verschiedener Finanzämter liegende Grund-
stücke bezieht, ist jedem dieser Finanzämter eine
Anzeige zu erstatten. Soweit jedoch nach landes-
rechtlichen Vorschriften eines dieser Finanzämter
allein zuständig ist, genügt eine Anzeige an dieses
Finanzamt.

$6
Urkundenaushändigung

Die Gerichte, Behörden und Notare dürfen Urkun-
den, die einen anzeigepflichtigen Vorgang betref-
fen, den Beteiligten erst aushändigen und Ausferti-

ten erst erteilen, wenn sie die Anzeigen an das
Finanzamt abgesandt haben.

87
Unbedenklichkeitsbescheinigung

(1) Der Erwerber eines Grundstücks oder eines
Erbbaurechts darf in das Grundbuch erst dann ein-
getragen werden, wenn eine Bescheinigung der
zuständigen Finanzbehörde vorgelegt wird, daß der
Eintragung steuerliche Bedenken nicht entgegenste-
hen.

(2) Die Finanzbehörde hat die Bescheinigung zu
erteilen, wenn die Grunderwerbsteuer einschließ-
lich des Zuschlags entrichtet, sichergestellt oder
gestundet worden ist oder wenn Steuerfreiheit
gegeben ist. Sie darf die Bescheinigung auch in
änderen Fällen erteilen, wenn nach ihrem Ermessen
die Steuerforderung nicht gefährdet ist.

(3) Die Finanzbehörde soll in der Bescheinigung,
die zur Vorlegung beim Grundbuchamt erteilt wird,
den Einheitswert des Grundstücks angeben, wenn
er der Finanzbehörde bekannt ist.

88
Verspätungszuschlag

Die Vorschriften des $ 152 der Abgabenordnung
über Verspätungszuschläge sind erstmals auf Steu-
ererklärungen anzuwenden, die nach dem
31.Dezember 1976 einzureichen sind; eine Verlän-
gerung der Steuererklärungsfrist ist hierbei nicht zu
berücksichtigen. Im übrigen gilt $ 168 Abs. 2 der
Reichsabgabenordnung mit der Maßgabe, daß ein
nach dem 31.Dezember 1976 festgesetzter Verspä-
tungszuschlag höchstens zehntausend Deutsche
Mark betragen darf.

89
AufhebungundAnderung von Verwaltungsakten

Die Vorschriften der Abgabenordnung über die
Aufhebung und Änderung von Verwaltungsakten
sind erstmals anzuwenden, wenn nach dem
31. Dezember 1976 ein Verwaltungsakt aufgehoben
oder geändert wird. Dies gilt auch dann, wenn der
aufzuhebende oder zu ändernde Verwaltungsakt
vor dem1. Januar 1977erlassen worden ist. Auf
vorläufige Steuerbescheide nach $ 100 Abs. 1 der
Reichsabgabenordnung ist $ 165 Abs. 2 der Abga-
benordnung, auf Steuerbescheide nach $ 100Abs. 2
der Reichsabgabenordnung und $ 28 des Erbschaft-
steuergesetzes in der vor dem 1. Januar 1974gelten-
den Fassung ist $ 164Abs. 2 und 3 der Abgabenord-
nung anzuwenden.

$ 10
Festsetzungsverjährung

(1) Die Vorschriften der Abgabenordnung über
die Festsetzungsverjährung gelten erstmals für die
Festsetzung sowie für die Aufhebung und Änderung
der Festsetzung von Steuern, Steuervergütun-
gen und — soweit für steuerliche Nebenleistungen
eine Festsetzungsverjährung vorgesehen ist — von
steuerlichen Nebenleistungen, die nach dem 31.De-
zember 1976entstehen. Für vorher entstandene An-
sprüche gelten die Vorschriften der Reichsabgaben-
ordnung über die Verjährung und über die Aus-
schlußfristen weiter, soweit sie für die Festsetzung
einer Steuer, Steuervergütung oder steuerlichen
Nebenleistung, für die Aufhebung oder Änderung
einer solchen Festsetzung oder für die Geltendma-
chung von Erstattungsansprüchen von Bedeutung
sind; $ 14Abs. 2 dieses Artikels bleibt unberührt.
(2) Absatz 1 gilt sinngemäß für die gesonderte

Feststellung von Besteuerungsgrundlagen sowie für
die Festsetzung, Zerlegung und Zuteilung von Steu-
ermeßbeträgen. Bei der Einheitsbewertung tritt an
die Stelle desZeitpunktsder EntstehungdesSteuer-
anspruchsder Zeitpunkt, auf den die Hautfeststel-
lung, die Fortschreibung, die Nachfeststellung oder
die Aufhebung eines Einheitswertes vorzunehmen
ist,

$ 11
Haftung

Die Vorschriften der $$ 69 bis 76 und 191 Abs. 3
bis 5 der Abgabenordnung sind anzuwenden, wenn
der haftungsbegründendeTatbestand nach dem
31.Dezember1976verwirklicht wordenist,



Nr. 143— Tag der Ausgabe

$ 12
Verbindliche Zusagen auf Grund einer Außenprüfung
Die Vorschriften der Abgabenordnung über ver-

bindliche Zusagen auf Grund einer Außenprüfung
(88204 bis 207) sind anzuwenden, wenn die Schluß-
besprechung nach dem 31.Dezember 1976 stattfin-
det oder, falls eine solche nicht erforderlich ist,
wenn dem Steuerpflichtigen der Prüfungsbericht
nach dem 31.Dezember 1976zugegangen ist.

$&13
Sicherungsgeld

Die Vorschriften des $ 203 der Reichsabgabenord-
nung sind auch nach dem 31.Dezember 1976 anzu-
wenden, soweit die dort genannten besonderen
Bedingungen vor dem 1. Januar 1977nicht eingehal-
ten wurden. Auf die Verwaltungsakte, die ein
Sicherungsgeld festsetzen, ist $ 100 Abs. 2 der
Finanzgerichtsordnung nicht anzuwenden.

& 14
Zahlungsverjährung

(1) Die Vorschriften der Abgabenordnung über
die Zahlungsverjährung gelten für alle Ansprüche
im Sinne des $ 228 Satz 1 der Abgabenordnung,
deren Verjährung nach $ 229 der Abgabenordnung
nach dem 31.Dezember 1976beginnt.
(2) Liegen die Voraussetzungendes Absatzes 1

nicht vor, so gelten für die Ansprüche weiterhin die
bisherigen Vorschriften über Verjährung und Aus-
schlußfristen. Die Verjährung wird jedoch ab
1. Januar 1977 nur noch nach den $$ 230 und 231
der Abgabenordnung gehemmt und unterbrochen.
Auf die nach $ 231 Abs. 3 der Abgabenordnung
beginnende neue Verjährungsfrist sind die $$ 228
bis 232 der Abgabenordnung anzuwenden.

& 15
Zinsen .

(1) Zinsen entstehen für die Zeit nach dem 31.De-
zember 1976 nach den Vorschriften der Abgaben-
ordnung.
(2) Ist eine Steuer über den 31.Dezember 1976

hinaus zinslos gestundet worden, so gilt dies als
Verzicht auf Zinsen im Sinne des $ 234 Abs. 2 der
Abgabenordnung.
(3) Die Vorschriften des $ 239Abs. 1 der Abga-

benordnung über die Festsetzungsfrist gelten in
allen Fällen, in denen die Festsetzungsfrist auf
Grund dieser Vorschrift nach dem 31.Dezember 1977
beginnt.

$ 16
Säumniszuschläge

(1) Die Vorschriften des $ 240 der Abgabenord-
nung über Säumniszuschläge sind erstmals auf
Säumniszuschläge anzuwenden, die nach dem
31.Dezember 1976verwirkt werden.

(2) Bis zum 31.Dezember 1980gilt für die Anwen-
dung des $ 240 der Abgabenordnung bei den Finanz-
ämtern, die von den obersten Finanzbehörden der
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Länder dazu bestimmt sind, Rationalisierungsver-
suche im Erhebungsverfahren durchzuführen, fol-
gendes:
1. Abweichend von $ 240 Abs. 1 der Abgabenord-

nung tritt bei der Einkommensteuer, der Körper-
schaftsteuer, der Gewerbesteuer, der Vermögen-
steuer, der Grundsteuer, der Vermögensabgabe,
der Kreditgewinnabgabe und der Umsatzsteuer
für die Verwirkung des Säumniszuschlages an
die Stelle des Fälligkeitstages jeweils der auf
diesen folgende 20. eines Monats. $ 240 Abs. 3
der Abgabenordnung gilt nicht.

2. Werden bei derselben Steuerart innerhalb eines
Jahres Zahlungen wiederholt nach Ablauf des
Fälligkeitstages entrichtet, so kann der Säumnis-
zuschlag vom Ablauf des Fälligkeitstages an
erhoben werden; dabei bleibt $ 240 Abs. 3 der
Abgabenordnung unberührt.

3. Für die Berechnung des Säumniszuschlages wird
der rückständige Betrag jeder Steuerart zusam-
mengerechnet und auf volle hundert Deutsche
Mark nach unten abgerundet.

8 17
Angabe des Schuldgrundes

Für die Anwendung des $ 260 der Abgabenord-
nung auf Ansprüche, die bis zum 31.Dezember 1980
entstanden sind, gilt folgendes:
Hat die Vollstreckungsbehörde den Vollstreckungs-
schuldner durch Kontoauszüge über Entstehung,
Fälligkeit und Tilgung seiner Schulden fortlaufend
unterrichtet, so genügt es, wenn die Vollstrek-
kungsbehörde die Art der Abgabe und die Höhe des
beizutreibenden Betrages angibt und auf den Kon-
toauszug Bezug nimmt, der den Rückstand ausweist.

$&18
Außergerichtliche Rechtsbehelfe

(1) Wird ein Verwaltungsakt angefochten, der
vor dem 1.Januar 1977 wirksam geworden ist,
bestimmt sich die Zulässigkeit des außergerichtli-
chen Rechtsbehelfs nach den bisherigen Vorschrif-
ten; ist über den Rechtsbehelf nach dem 31.Dezem-
ber 1976 zu. entscheiden, richten sich die Art des
außergerichtlichen Rechtsbehelfs sowie das weitere
Verfahren nach den neuen Vorschriften.
(2) Nach dem 31.Dezember 1976 ist eine Gebühr

für einen außergerichtlichen Rechtsbehelf nur noch
dann festzusetzen, wenn die Voraussetzungen für
die Festsetzung einer Gebühr nach $256 der Reichs-
abgabenordnung bereits vor dem 1. Januar 1977ein-
getreten waren.

$ 19
Buchführungspflicht für Land- und Forstwirte

Bis zum Inkrafttreten der Abgabenordnung ist
$161 der Reichsabgabenordnung mit folgender
Maßgabe anzuwenden:
Beträgt der nach $ 13a des Einkommensteuergeset-
zes ermittelte Gewinn aus Land- und Forstwirt-
schaft in einem Wirtschaftsjahr, das nach dem
31. Dezember 1973 beginnt, für den einzelnen
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Betrieb mehr als 12000 Deutsche Mark, so tritt
dadurch die Verpflichtung, Bücher zu führen und
auf Grund jährlicher Bestandsaufnahmen regelmä-
Big Abschlüsse zu machen, nicht ein, es sei denn,
die Voraussetzungen des $ 141 der Abgabenord-
nung liegen vor.

$ 20
Verweisungserfordernis bei Blankettvorschriiten

Die in $ 381 Abs. 1, $ 382 Abs. 1 der Abgabenord-
nung vorgeschriebene Verweisung ist nicht erfor-
derlich, soweit die Vorschriften der dort genannten
Gesetze und Rechtsverordnungen vor dem 1.Okto-
ber 1968erlassen sind.

Artikel 98
Verweisungen

Soweit in Rechtsvorschriften auf Vorschriften
verwiesen wird, die durch dieses Gesetz aufgeho-
ben werden, treten an deren Stelle die entsprechen-
-den Vorschriften der Abgabenordnung.

Artikel 99
Ermächtigungen

(1) Der Bundesminister der Finanzen wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung in den Fällen,
in denen Verbrauchsteuergesetze für verbrauch-
steuerpflichtige Waren Steuerbefreiungen, Steuerer-
mäßigungen oder sonstige Steuervergünstigungen
unter der Bedingung vorsehen, daß diese Waren
einer besonderen Bestimmung zugeführt werden,
zur Sicherung des Steueraufkommens und zur Ver-
einfachung des Verfahrens anzuordnen, daß

1. die Steuer nur bedingt entsteht; bei einer Steuer-
ermäßigung gilt dies in Höhe des Unterschiedes
zwischen dem vollen und dem ermäßigten Steu-
ersatz,

2. eine bedingte Steuer außer in sonst gesetzlich
bestimmten Fällen auch unbedingt wird, wenn
a) die verbrauchsteuerpflichtige Ware entgegen

Rechtsvorschriften über das Verfahren der
Steueraufsicht vorenthalten oder entzogen
wird,

b) eine befristete Erlaubnis für die Inanspruch-
nahme einer Steuervergünstigung erlischt,
hinsichtlich der in diesem Zeitpunkt beim
Inhaber der Erlaubnis noch vorhandenen
Bestände an von ihm steuerbegünstigt bezo-
genen verbrauchsteuerpflichtigen Waren.

(2) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 und
andere Rechtsverordnungen, die auf Grund der in
diesem Gesetz enthaltenen Ermächtigungen auf dem
Gebiet der Verbrauchsteuern und Finanzmonopole
(Artikel 20 bis 32) erlassen werden, bedürfen, außer
wenn sie die Biersteuer betreffen, nicht der Zustim-
mung des Bundesrates.

Artikel 100
Ermächtigung zur Neubekanntmachung

Die zuständigen Bundesminister werden ermäch-
tigt, den Wortlaut der in diesem Gesetz angespro-
chenen Gesetze in neuer Fassung, mit neuem Datum
und unter neuen Überschriften bekanntzumachen,
dabei die Paragraphenfolge zu ändern und Unstim-
migkeiten des Wortlauts zu beseitigen.

Artikel 101
Berlin-Klausel

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des $ 12 Abs. 1
und $ 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes
vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im
Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund
dieses Gesetzes erlassen werden, gelten im Land
Berlin nach $ 14des Dritten Überleitungsgesetzes.

Artikel 102
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1977in Kraft,
soweit nichts anderes bestimmt ist.
(2) $ 17 Abs. 3 des Finanzverwaltungsgesetzes in

der Fassung des Artikels 1 Nr. 7 Buchstabe b, Arti-
kel 11, Artikel 17 Nr. 13 Buchstabec, Artikel 97
& 19 und Artikel 99 treten am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft.
(3) Artikel 14Nr. 1 Buchstabea gilt erstmalsfür

die Vermögensteuer des Kalenderjahres 1975.
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Bekanntmachung
der Neufassung desEinkommensteuergesetzes

Vom5.September1974
Auf Grund des $ 51 Abs. 4 des Einkommensteuer-

. gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. August 1974(Bundesgesetzbl.I S. 1993)wird
nachstehend der Wortlaut des Einkommensteuerge-
setzes unter Berücksichtigung des Gesetzes zur Re-
form der Einkommensteuer, des Familienlastenaus-
gleichsund der Sparförderung(Einkommensteuerre-
formgesetz— EStRG) vom 5. August 1974(Bundes-
gesetzbl. 1S. 1769)bekanntgemacht.

Bonn, den 5. September 1974

Der Bundesminister der Finanzen
Hans Apel
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I.

1.

Steuerpflicht
Steuerpflicht

Einkommen

1. Sachliche Voraussetzungen für die
Besteuerung
Umfang der Besteuerung, Begriffsbe-
stimmungen

2. Steuerfreie Einnahmen
Steuerfreie Einnahmen ...............
SteuerbefreiungbestimmterZinsen ...
Steuerfreiheit bestimmter Zuschläge zum
Arbeitslohn
Anteilige Abzüge ........22-ceeeeeeen

3. Gewinn
Gewinnbegriff im allgemeinen ........
Gewinnermittlungszeitraum, Wirtschafts-
jahr ......22eeeereeneseeenenen nennen
Gewinn bei Vollkaufleuten und bei be-
stimmten anderen Gewerbetreibenden .
Bewertung ........reeeeeeeeeeeneeenn
Pensionsrückstellung
Gewinn aus der Veräußerung bestimm-
ter Anlagegüter
Gewinn aus der Veräußerung von
Grund und Boden, Gebäuden sowie von
Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund
und Boden bei der Ermittlung des Ge-
winns nach $ 4 Abs. 3 oder nach Durch-
schnittsätzen .....22ceeeeeeeerereee nen
Absetzung für Abnutzung oder Sub-
stanzverringerung .......2rceeeeeeeeen
Gemeinsame Vorschriften für erhöhte
Absetzungen undSonderabschreibungen
Erhöhte Absetzungen für Einfamilien-
häuser, Zweifamilienhäuser und Eigen-
tumswohnungen
Förderung des Wohnungsbaues .......
Gestrichen ........222c2eeeereeennenenn
Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude,
Lagerhäuserund landwirtschaftlicheBe-
triebsgebäude

4. Überschuß der
Werbungskosten

Einnahmen über die

Einnahmen
Werbungskosten
Pauschbeträgefür Werbungskosten ...

4a. Umsatzsteuerrechtlicher Vorsteuerabzug
Umsatzsteuerrechtlicher Vorsteuerabzug

$2

8 3
83a

86c

87

87a

$7b
8 7c
8 7d

$ 7e

88
89
89a

$ 9b

5. Sonderausgaben
Sonderausgaben........2222 esseeenen-
Steuerbegünstigung des nicht entnom-
menen Gewinns
SteuerbegünstigteZwecke ............
Sonderausgaben-Pauschbetrag, Vorsorge-
Pauschbetrag,Vorsorgepauschale......
Verlustabzug

6. Vereinnahmung und Verausgabung
Vereinnahmung und Verausgabung ...

7. Nicht abzugsfähige Ausgaben
Nicht abzugsfähigeAusgaben .........

8. Die einzelnen Einkunitsarten
a) Land- und Forstwirtschaft

Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft
Ermittlung des Gewinns aus Land-
und Forstwirtschaft nach Durc-
schnittsätzen ......22.2c2cceeeen en
Veräußerung des Betriebs .........
Vergünstigungen bei der Veräuße-
rung bestimmterland- und forstwirt-
schaftlicher Betriebe

b) Gewerbebetrieb
Einkünfte aus Gewerbebetrieb .....
Veräußerung des Betriebs .........
Veräußerung von Anteilen an Kapi-
talgesellschaften bei wesentlicher
Beteiligung

c) Selbständige Arbeit
Selbständige Arbeit

d) NichtselbständigeArbeit
Nichtseibständige Arbeit ..........

e) Kapitalvermögen
Kapitalvermögen

f) Vermietung und Verpachtung
Vermietung und Verpachtung .....
Nutzungswert der selbstgenutzten
Wohnung im eigenen Einfamilien-
haus

g) SonstigeEinkünfte
Arten der sonstigen Einkünfte ....
Spekulationsgeschäfte

h) Gemeinsame Vorschriften
Gemeinsame Vorschriften
Altersentlastungsbetrag

$ 10

$ 10a

$ 13a

& 14a

817
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Veranlagung
Veranlagungszeilraum vueueccceeeenennnn
Veranlagung von Ebegalten ...cccccc.n.
Getrennle Veranlagung von Ehegallen
Zusammenveranlagung von Ehegallen
Gestrichen
Besteuerung bei lortgeselzter Gülerge-
meinschafl ......ncuneeeen nenne
Durchschnitlsälze ....uoee een
Gestrichen ....Coccnnne nennen

Tarif
Zu versteuerndes Einkommen, Sonderfrei-
beträge, Kinder 2.2 ccuseen een
Einkommensteuertaril
Progressionsvorbehalt bei Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung
Außergewöhnliche Belastungen ..........
Außergewöhnliche
deren Fällen

Belastung in beson-

Pauschbeträge für Körperbehinderte und
Hinterbliebene
Steuersätze bei außerordentlichen Ein-
kKünften ......o onen
Gestrichen ... nennen
Steuersätze bei außerordentlichen Ein-
künften aus Forstwirtschaft

Steuerermäßigungen
1. Steuerermäßigung bei ausländischen

Einkünften
Steuerermäßigung bei ausländischen
Einkünften ......cneeeeeee nn

2. Steuerermäßigung bei Belastung mit
Erbschaftsteuer
Steuerermäßigung bei Belastung mit
Erbschaftsteuer 2.2.2222 222cceenensn.

Steuererhebung
1. Erhebung der Einkommensteuer

Entstehung und Tilgung der Einkom-
mensteuer
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I. Steuerpflicht

$1
(1) Natürliche Personen, die im Inland einen

Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt ha-
ben, sind unbeschränkt einkommensteuerpflichtig.
Zum Inland im Sinne dieses Gesetzes gehört auch
der der Bundesrepublik Deutschland zustehende
Anteil am Festlandsockel, soweit dort Naturschätze
des Meeresgrundes und des Meeresuntergrundes er-
forscht oder ausgebeutet werden.
(2) Unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind

auch deutsche Staatsangehörige, die
1. im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren ge-

wöhnlichen Aufenthalt haben und
2. zu einer inländischen juristischen Person des öf-

fentlichen Rechts in einem Dienstverhältnis ste-
hen und dafür Arbeitslohn aus einer inländischen
öffentlichen Kasse beziehen,

sowie zu ihrem Haushalt gehörende Angehörige,
die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Dies
gilt nur für natürliche Personen, die in dem Staat, in
dem sie ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben, lediglich in einem der beschränk-
ten Einkommensteuerpflicht ähnlichen Umfang zu
einer Steuer vom Einkommen herangezogen wer-
den.
(3) Natürliche Personen, die im Inland weder

einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufent-
halt haben, sind vorbehaltlich des Absatzes 2 be-
schränkt einkommensteuerpflichtig, wenn sie inlän-
dische Einkünfte im Sinne des $ 49 haben.

II. Einkommen

1. Sachliche Voraussetzungen
für die Besteuerung

82
Umfang der Besteuerung, Begrifisbestimmungen
(1)Der Einkommensteuer unterliegen

. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,

. Einkünfte aus Gewerbebetrieb,

. Einkünfte aus selbständiger Arbeit,

. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,

. Einkünfte aus Kapitalvermögen,

. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,
7. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22,
die der Steuerpflichtige während seiner unbe-
schränkten Einkommensteuerpflicht oder als inlän-
dische Einkünfte während seiner beschränkten Ein-
kommensteuerpflicht erzielt. Zu welcher Einkunfts-
art die Einkünfte im einzelnen Fall gehören, be-
stimmt sich nach den 88 13bis 24.

(2) Einkünfte sind
1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb
und selbständigerArbeit der Gewinn ($$ 4 bis
7e),

2. bei den anderen Einkunftsarten der Überschuß
der Einnahmen über die Werbungskosten ($$ 8
bis 9a).

oomon

(3) Die Summe der Einkünfte, vermindert um den
Altersentlastungsbetrag, ist der Gesamibetrag der
Einkünfte.
(4) Der Gesamtbetrag der Einkünfte, vermindert

um die Sonderausgaben und die außergewöhnlichen
Belastungen, ist das Einkommen.
(5) Das Einkommen, vermindert um die Sonder-

freibeträge im Sinne des $ 32 Abs. 2 und 3 und um
die sonstigen vom Einkommen abzuziehenden Be-
träge, ist das zu versteuernde Einkommen; dieses
bildet die Bemessungsgrundlage für die tarifliche
Einkommensteuer.
(6) Die tarifliche Einkommensteuer, vermindert

um die Steuerermäßigungen, ist die festzusetzende
Einkommensteuer.
(7) Die Einkommensteuer ist eine Jahressteuer.

Die Grundlagen für ihre Festsetzung sind jeweils
für ein Kalenderjahr zu ermitteln. Besteht die unbe-
schränkte oder beschränkte Einkommensteuer-
pflicht nicht jeweils während eines ganzen Kalen-
derjahrs, so tritt an die Stelle des Kalenderjahrs der
Zeitraum der jeweiligen Einkommensteuerptflicht.

2. Steuerfreie Einnahmen
83

Steuerfrei sind
1. a) Leistungen aus einer Krankenversicherung

und aus der gesetzlichen Unfallversicherung,
b) Sachleistungen aus den gesetzlichen Renten-

versicherungen einschließlich der Sachlei-
stungen nach dem Gesetz über eine Alters-
hilfe für Landwirte sowie

c) Geldleistungen nach $ 1241 der Reichsver-
sicherungsordnung, $ 18 des Angestellten-
versicherungsgesetzes, $ 40 des Reichs-
knappschaftsgesetzes und $ 7 des Gesetzes
über eine Altershilfe für Landwirte;

2. das Arbeitslosengeld, das Kurzarbeitergeld, das
Schlechtwettergeld, die Arbeitslosenhilfe und
das Unterhaltsgeid sowie die übrigen Leistun-
gen nach dem. Arbeitsförderungsgesetz, soweit
sie Arbeitnehmern oder Arbeitsuchenden oder
zur Förderung der Ausbildung oder Fortbildung
der Empfänger gewährt werden;

3. Kapitalabfindungen auf Grund der gesetzlichen
Rentenversicherung der Arbeiter und der Ange-
stellten, aus der Knappschaftsversicherung und
auf Grund der Beamten-(Pensions-)Gesetze;

4. bei Angehörigen der Bundeswehr, des Bundes-
grenzschutzes, der Bereitschaftspolizei der Län-
der und der Vollzugspolizei der Länder und
Gemeinden und bei Vollzugsbeamten der Krimi-
nalpolizei des Bundes, der Länder und Gemein-
den
a) der Geldwert der ihnen aus Dienstbeständen

überlassenen Dienstkleidung,
b) Einkleidungsbeihilfen und Abnutzungsent-

schädigungen für die Dienstkleidung der
zum Tragen oder Bereithalten von Dienst-
kleidung Verpflichteten und für dienstlich
notwendige Kleidungsstücke der Vollzugs-
beamten der Kriminalpolizei,
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c) Verpflegungs- und Beköstigungszuschüsse
und der Geldwert der im Einsatz unentgelt-
lich abgegebenen Verpflegung,
der Geldwert der freien ärztlichen Behand-
lung, der freien Krankenhauspflege, des frei-
en Gebrauchs von Kur- und Heilmitteln und
der freien ärztlichen Behandlung erkrankter
Ehefrauen und unterhaltsberechtigter Kin-
der;

d)

ge, die Soldaten auf Grund des $ 1 Abs. 1 Satz 1
des Wehrsoldgesetzes und Ersatzdienstleistende
auf Grund des $ 35 des Gesetzes über den zivi-
len Ersatzdienst erhalten;

aus öffentlichen Mitteln versorgungshalber an.
Wehrdienstbeschädigte und Ersatzdienstbeschä-
digte oder ihre Hinterbliebenen, Kriegsbeschä-
digte, Kriegshinterbliebene und ihnen gleichge-
stellie Personen gezahlt werden, soweit es sich
nicht um Bezüge handelt, die auf Grund der
Dienstzeit gewährt werden;

nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz, Leistungen nach dem Gesetz über
Hilfsmaßnahmen für Deutsche aus der sowjeti-
schen Besatzungszone Deutschlands und dem
sowjetisch besetzten Sektor von Berlin vom
15.Juli 1965(Bundesgesetzbl.TS. 612)und Lei-
stungen nach dem Reparationsschädengesetz;

Kapitalentschädigungen und Lei-
stungen im Heilverfahren, die auf Grund gesetz-
licher Vorschriften zur Wiedergutmachung
nationalsozialistischen Unrechts gewährt wer-
den. Die. Steuerpflicht von Bezügen aus einem
aus Wiedergutmachungsgründen neu begründe-
ten oder wieder begründetenDienstverhältnis
sowie von Bezügen aus einem früheren Dienst-
verhältnis, die aus Wiedergutmachungsgründen
neu gewährt oder wieder gewährt werden,
bleibt unberührt;

anlaßten oder gerichtlich ausgesprochenen Auf-
lösung des Dienstverhältnisses, höchstens je-
doch 24 000 Deutsche Mark. Hat der Arbeitneh-
mer das 50. Lebensjahr vollendet und hat das
Dienstverhältnis mindestens 15 Jahre bestanden,
so beträgt der Höchstbetrag 30000 Deutsche
Mark, hat der Arbeitnehmer das 55. Lebensjahr
vollendet und hat das Dienstverhältnis minde-
stens 20 Jahre bestanden, so beträgt der Höchst-
betrag 36000Deutsche Mark;

und Übergangsbeihilfen auf
Grund gesetzlicher Vorschriften wegen Entlas-
sung aus einem Dienstverhältnis;
Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder aus Mit-
teln einer öffentlichen Stiftung, die wegen Hilfs-
bedürftigkeit oder als Beihilfe zu dem Zweck
bewilligt werden, die Erziehung oder Ausbil-
dung, die Wissenschaft oder Kunst unmittelbar
zu fördern. Darunter fallen nicht Kinderzuschlä-
ge und Kinderbeihilfen, die auf Grund der Be-
soldungsgesetze, besonderer Tarife oder ähnli-
cher Vorschriften gewährt werden,
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aus einer Bundeskasse oder Landeskasse ge-
zahlte Bezüge, die in einem Bundesgesetz oder
Landesgesetz oder einer auf bundesgesetzlicher
oder landesgesetzlicher Ermächtigung beruhen-
den Bestimmung oder von der Bundesregierung
oder einer Landesregierung als Aufwandsent-
schädigung festgesetzt sind und als Aufwands-
entschädigung im Haushaltsplan ausgewiesen
werden. Das gleiche gilt für andere Bezüge, die
als Aufwandsentschädigung aus öffentlichen
Kassen an Öffentliche Dienste leistende Perso-
nen gezahlt werden, soweit nicht festgestellt
wird, daß sie für Verdienstausfall oder Zeitver-
lust gewährt werden oder den Aufwand, der
dem Empfänger erwächst, offenbar übersteigen;

die aus Öffentlichen Kassen gezahlten Reise-
kostenvergütungen und Umzugskostenvergütun-
gen. Vergütungen für Verpflegungsmehrauf-
wendungen sind nur insoweit steuerfrei, als sie
die Höchstbeträge nach $ 9 Abs. 4 nicht über-
schreiten;

Ablösung öffentlicher Anleihen;
Heiratsbeihilfen und Geburtsbeihilfen, die an
Arbeitnehmer von dem Arbeitgeber gezahlt
werden. Übersteigt die Heiratsbeihilfe den Be-
trag von 700 Deutsche Mark, die Geburtsbeihilfe
den Betrag von 500 Deutsche Mark, so ist der
übersteigende Betrag steuerpflichtig;
die Beträge, die den im privaten Dienst ange-
stellten Personen für Reisekosten und für
dienstlich veranlaßte Umzugskosten gezahlt
werden, soweit sie die durch die Reise oder den
Umzug entstandenen Mehraufwendungen und
bei Verpflegungsmehraufwendungen die
Höchstbeträge nach $ 9 Abs. 4 nicht überstei-
gen;

(gestrichen)

das Aufgeld für ein an die Bank für Vertriebene
und Geschädigte (Lastenausgleichsbank) zugun-
sten des Ausgleichsfonds ($ 5 des Lastenaus-
gleichsgesetzes) gegebenes Darlehen, wenn das
Darlehen nach $ 7f des Gesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15. September 1953
(Bundesgesetzbl. I S. 1355) im Jahr der Hingabe
als Betriebsausgabe abzugsfähig war;

die Entschädigung ehemaliger deutscher Kriegs-
gefangener;
die aus öffentlichen Mitteln des Bundespräsi-
denten aus sittlichen oder sozialen Gründen ge-
währten Zuwendungenan besondersverdiente
Personen oder ihre Hinterbliebenen;

Zinsen aus Schuldbuchforderungen im Sinne des
8 35 Abs. 1 des Allgemeinen Kriegsfolgengeset-
zes vom 5. November 1957(Bundesgesetzbl.I
S. 1747);
der Ehrensold, der auf Grund des Gesetzes über
Titel, Orden und Ehrenzeichen vom 26. Juli 1957
(Bundesgesetzbl.IS. 844)gewährtwird;



die Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz in
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli
1960(Bundesgesetzbl. IS. 578);
Leistungen, «die auf Grund des Bundeskinder-
geldgeselzes oder nachträglich auf Grund der
durch das Bundeskindergeldgesetz aufgehobe-
nen Kindergeldgeselze gewährt werden;
Einkünfte, soweit sie jährlich 2000 Deutsche
Mark nicht übersteigen, aus der Verpachtung
eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs,
Betriebsteils oder Grundstücks oder aus einer
bei der Veräußerung derartiger Vermögensge-
genstände vorbehaltenen Versorgung mit Woh-
nung und Unterhalt (z. B. Altenteil) nach Maß-
gabe der $$ 48, 42 und 35 des Bundesvertriebe-
nengesetzes;

das Gehalt und die Bezüge, die die diplomati-
schen Vertreler fremder Mächte, die ihnen zu-
gewiesenen Beamten und die in ihren Diensten
stehenden Personen erhalten, soweit sie nicht
die deutsche Staalsangehörigkeit besitzen, so-
wie das Gehalt und die Bezüge der Berufskon-
suln, der Konsulatsangehörigen und deren Per-
sonal, soweit sie Angehörige des Entsendestaa-
tes sind und in der Bundesrepublik Deutschland
einschließlich Berlin (West) außerhalb ihres
Amtes oder Dienstes keinen Beruf, kein Gewer-
be und keine andere gewinnbringende Tätigkeit
ausüben;

die Zuwendungen, die auf Grund des Fulbright-
Abkommens gezahlt werden;
der Ehrensold für Künstler sowie Zuwendungen
aus Mitteln der Deutschen Künstlerhilfe, wenn
es sich um Bezüge aus öffentlichen Mitteln han-
delt, die wegen der Bedürftigkeit des Künstlers
gezahlt werden;
Stipendien, die unmittelbar aus öffentlichen
Mitteln oder von zwischenstaatlichen oder
überstaatlichen Einrichtungen, denen die Bun-
desrepublik Deulschland als Mitglied angehört,
zur Förderung der Forschung oder zur Förde-
rung der wissenschaftlichen oder künstlerischen
Ausbildung oder Fortbildung gewährt werden.
Das gleiche gilt für Stipendien, die zu den in
Satz 1 bezeichneten Zwecken von einer Einrich-
tung, die von einer Körperschaft des öffentli-
chen Rechts errichtet ist oder verwaltet wird,
oder von einer Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse im Sinne des $ 4
Abs. 1 Ziff. 6 des Körperschaftsteuergesetzes ge-
geben werden. Voraussetzung für die Steuerfrei-
heit ist, daß
a) die Stipendien einen für die Erfüllung der

Forschungsaufgabe oder für die Bestreitung
des Lebensunterhalts und die Deckung des
Ausbildungsbedarfs erforderlichen Betrag
nicht übersteigen und nach den von dem Ge-
ber erlassenen Richtlinien vergeben werden,

b) der Empfänger im Zusammenhang mit dem
Stipendium nicht zu einer bestimmten wis-
senschaftlichen oder künstlerischen Gegen-

leistung oder zu einer Arbeitnehmertätigkeit
verpflichtet ist,

c) bei Stipendien zur Förderung der wissen-
schaftlichen oder künstlerischen Fortbildung
im Zeitpunkt der erstmaligen Gewährung
eines solchen Stipendiums der Abschluß der
Berufsausbildungdes Empfängersnicht län-
ger als zehn Jahre zurückliegt;

bungen, die zur Erfüllung der Entschädigungs-
ansprüche für Altsparanlagen im Sinne des Alt-
sparergesetzes ausgegeben worden sind;
Bergmannsprämien nach dem Gesetz über Berg-
mannsprämien;
(gestrichen)
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsge-
setz, soweit sie nicht nach dessen $ 15 Abs. 1
Satz2 steuerpflichtigsind;
laufende Zuwendungen eines früheren alliierten
Besatzungssoldaten an seine im Geltungsbereich
des Grundgesetzes ansässige Ehefrau, soweit sie
aufdieseZuwendungenangewiesenist;

geber erhält, um sie für ihn auszugeben (durch-
laufende Gelder), und die Beträge, durch die
Auslagen des Arbeitnehmers für den Arbeitge-
ber ersetzt werden (Auslagenersatz);
Trinkgelder, die dem Arbeitnehmer von Dritten
gezahlt werden, ohne daß ein Rechtsanspruch
darauf besteht, soweit sie 600 Deutsche Mark im
Kalenderjahr nicht übersteigen;
besondere Zuwendungen des Arbeitgebers an
den Arbeitnehmer nach näherer Maßgabe einer
Rechtsverordnung,soweit es aus sozialenGrün-
den oder zur Vereinfachung des Besteuerungs-
verfahrens geboten erscheint, die Zuwendungen
ganz oder teilweise steuerfrei zu belassen;

tionen, die von der Landesbank und Girozentra-
le Saarvor dem6. Juli 1959ausgegebenworden
sind. $ 3a Abs. 2 gilt entsprechend;
Zinsen aus Entschädigungsansprüchen für deut-
sche Auslandsbonds im Sinne der $$ 52 bis 54
des Bereinigungsgesetzes für deutsche Aus-
landsbondsvom 25.August 1952(Bundesgesetz-
blatt 1 S. 553), soweit sich die Entschädigungs-
ansprüche gegen den Bund oder die Länder rich-
ten.Das gleiche gilt für die Zinsen aus Schuld-
verschreibungen und Schuldbuchforderungen,
die nach den $$ 9, 10 und 14 des Gesetzes zur
näheren Regelung der Entschädigungsansprüche
für Auslandsbonds vom 10. März 1960 (Bundes-
gesetzbl. 1.S. 177) vom Bund oder von den Län-
dern für Entschädigungsansprüche erteilt oder
eingetragen werden;

Wohngeld nach der Wohngeldgesetzgebung;
Entschädigungenaus Mitteln des Ausgleichs-
fonds nach dem Dritten Abschnitt des Wertpa-
pierbereinigungsschlußgesetzes vom 28. Januar
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1964 (Bundesgesetzbl. I S. 45), soweit sie für
Zinsen geleistet werden, die nach Ziffer 45 und
$ 3a steuerfrei sind;
nach dem 31. Dezember 1965 gewährte Leistun-
gen aus Ölfentlichen Mitteln an Arbeitnehmer
des Steinkohlen- und Erzbergbaus aus Anlaß
von Stillegungs-, Einschränkungs-, Umstellungs-
oder Rationalisierungsmaßnahmen;
Leistungen nach $ 4 Nr. 2, $ 7 Abs. 3, $$ 9, 10
Abs. 1, $$ 13, 15 des Entwicklungshelfer-Geset-
zes;

für die Zukunft-
sicherung des Arbeitnehmers, soweit sie auf
Grund gesetzlicher Verpflichtung geleistet wer-
den; der Beitragsteil, den der Arbeitgeber an
einen krankenversicherungspflichtigen Arbeit-
nehmer für die Krankenversicherung bei einer
Ersatzkasse leistet, ist bis zur Hälite des Ge-
samtbeitrags zur Krankenversicherung bei der
Ersatzkasse steuerfrei. Den Ausgaben des Ar-
beitgebers für die Zukunftsicherung, die auf
Grund gesetzlicher Verpflichtung geleistet wer-
den, werden gleichgestellt Zuschüsse des Ar-
beitgebers zu den Aufwendungen des Arbeit-
nehmers
a) für eine Lebensversicherung,
b) für die freiwillige Weiterversicherung in der

gesetzlichen Rentenversicherung der Ange-
stellten,

c) für eine Ööffentlich-rechtliche Versicherungs-
oder Versorgungseinrichtung seiner Berufs-
gruppe, "

wenn der Arbeitnehmer von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
befreit worden ist. Die Zuschüsse sind nur inso-
weit. steuerfrei, als sie insgesamt bei Befreiung
von der Versicherungspflicht in der gesetzli-
chen Rentenversicherung der Angestellten die
Hälfte und bei Befreiung von der Versiche-
rungspflicht in der knappschaftlichen Renten-
versicherung zwei Drittel der Gesamtaufwen-
dungen des Arbeitnehmers nicht übersteigen
und nicht höher sind als der Betrag, der als Ar-
beitgeberanteil bei Versicherungspflicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung der Angestell-
ten oder in der knappschaftlichen Rentenver-
sicherung zu zahlen wäre;
Einkünfte der in $ 49 bezeichneten Art, wenn
sie in der Deutschen Demokratischen Republik
oder in Berlin (Öst) bezogen worden sind;
bei Arbeitnehmern, die nach $ 1 Abs. 2 unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig sind, die Be-
züge insoweit, als sie den Arbeitslohn, der bei
einer gleichwertigen Tätigkeit am Ort der zah-
lenden öffentlichen Kasse dem Arbeitnehmer
zustehen würde, übersteigen; bei anderen für
einen begrenzten Zeitraum in ein Gebiet außer-
halb des Inlands entsandten Arbeitnehmern, die
dort einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben, der ihnen von einem inländi-
schen Arbeitgeber gewährte Kaufkraftausgleich,
soweit er den für vergleichbare Auslandsdienst-
bezüge nach $ 2 Abs. 2 des Bundesbesoldungs-
gesetzes zulässigen Betrag nicht übersteigt.
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83a

Steuerbefreiung bestimmier Zinsen
(1) Steuerfrei sind

zes oder in Berlin (West) ausgegebenen Pfand-
briefen und Kommunalschuldverschreibungen,
wenn die Erlöse aus diesen Wertpapieren minde-
stens zu 90 vom Hundert zur Finanzierung des
sozialen Wohnungsbaues und der durch ihn be-
dingten Kosten der Aufschließungsmaßnahmen
und Gemeinschaftseinrichtungen bestimmt sind;

a) festverzinslichen Schuldverschreibungen des
Bundes und aus Schatzanweisungen des Bun-
des mit einer Laufzeit von mindestens drei
Jahren,

b) festverzinslichen Schuldverschreibungen der
Länder und aus Schatzanweisungen der Län-
der mit einer Laufzeit von mindestens drei
Jahren, wenn der Ausschuß für Kapitalver-
kehr ($ 6 des Gesetzes über den Kapitalver-
kehr vom 2. September 1949 — Gesetzblatt
der Verwaltung des Vereinigten Wirtschafis-
gebietes S. 305) festgestellt hat, daß die vor-
gesehenen Ausgabebedingungen das Kurs-
und Zinsgefüge am Kapitalmarkt nicht stören;

(West) vor dem 27. Juni 1952 — im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes oder in Berlin (West)
ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren
(ausgenommen Namenschuldverschreibungen)
und aus festverzinslichen Wertpapieren, die in
der Zeit nach dem 31. März 1952 — in Berlin
(West) nach dem 26. Juni 1952— bis zum 17.De-
zember 1952im Geltungsbereich des Grundgeset-
zes oder in Berlin (West) ausgegeben und nach
dem Gesetz über den Kapitalverkehr vom 2. Sep-
tember 1949 (Gesetzblatt der Verwaltung des
Vereinigten Wirtschaftsgebietes S. 305) geneh-
migt worden sind. Die Steuerfreiheit bezieht sich
auch auf Zinsen aus vor dem 21. Juni 1948— in
Berlin (West) vor dem 25. Juni 1948— außerhalb
des Geltungsbereichs des Grundgesetzes und von
Berlin (West) _ausgegebenen festverzinslichen

a) von Geldinstituten, die nach $ 3 der 35.Durch-
führungsverordnung zum Umstellungsgesetz
(Offentlicher Anzeiger Nr. 83 vom 13. Septem-
ber 1949)bis zum 17. Dezember 1952 als ver-
lagert anerkannt worden sind oder vor dem
21. Juni 1948 ihren Sitz in den Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder vor dem
25.Juni 1948nach Berlin (West) verlegt
haben,

b) von anderen Unternehmen, die ihren Sitz in
den Geltungsbereich des Grundgesetzes oder
nach Berlin (West) verlegt haben und auf de-
ren Emissionen $ 1 des Gesetzes zur Bereini-
gung des Wertpapierwesens (Wertpapier-
bereinigungsgesetz) vom 19. August 1949 (Ge-
setzblatt der Verwaltung des Vereinigten
Wirtschaftsgebietes S. 295) — in Berlin
(West) $ 1 des Gesetzes zur Bereinigung des
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Wertpapierwesens (Werlpapierbereinigungs-
gesetz) vom 26. Seplember 1949 (Verord-
nungsblali für Groß-Berlin Teil 18.346) —-
anzuwenden ist,

Die Steuerfreiheit gilt nicht für Zinsen aus Indu-
strieobligationen, die nach dem 20. Juni 1948 -
im Saarland nach dem 19. November 1947und in
Berlin (West) nach dem 24. Juni 1948—- ausge-
geben worden sind, und nicht für Zinsen aus
Wandelanleihen und Gewinnobligationen. Sie
gilt jedoch für Zinsen aus vor dem 1. Januar 1952
ausgegebenen Industrieobligationen {ausgenom-
men Wandelanleihen und Gewinnobligationen),
soweit und nachdem der Zinssatz auf 5,5 vom
Hundert ermäßigt worden ist;

4. Zinsen aus nach dem 31. März 1952—- in Berlin
(West) nach dem 26. Juni 1952—- im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder in Berlin (West)
ausgegebenen Testverzinslichen Wertpapieren,
wenn der Verwendungszweck des Erlöses nach
Anhörung des Ausschusses für Kapitalverkehr
(86 des Gesetzes über den Kapilalverkehr vom
2. September 1949 --- Gesetlzblatt der Verwaltung
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes S. 305)
durch Rechlsverordnung als besonders förde-
rungswürdig anerkannt worden ist. Eine Aner-
kennung darf nur erfolgen, wenn eine Ausgabe
für den vorgesehenen Verwendungszweck zu den
üblichen Bedingungen am Kapitalmarkt nicht
möglich ist und wenn der Kapitalverkehrsaus-
schuß festgestellt hat, daß duıch die Ausgabe das
Kurs- und Zinsgefüge am Kapitalmarkt nicht ge-
stört wird.
(2) Eine Anleihe gilt im Sinne des Absatzes I als

ausgegeben, wenn mindestens ein Wertpapier der
Anleihe veräußert worden ist.

(3) Die Steuerfreiheit der Zinsen aus den in Ab-
satz 1 bezeichneten Anleihen wird durch eine Än-
derung des Ausgabekurses der Anleihe nicht be-
rührt, wenn der Bundesminister für Wirtschaft im
Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finan-
zen die Änderung genehinigt hat.

(4) Die Vorschriften des Absatzes I Ziff. 1, 2 und
4 gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinne des Ab-
satzes I Ziff. 1, 2 und 4, die vor dem 1. Januar 1955
ausgegeben worden sind.

&3h
Steuerireiheit bestimmter Zuschläge

zum Arbeilslohn
(1) Gesetzliche oder larifverlragliche Zuschläge,

die für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags-
oder Nachtarbeil neben dem Grundlohn gezahlt
werden, sind steuerfrei. Die Zuschläge müssen in
einem Gesetz oder in einem Tarifvertrag dem
Grunde und der Höhe nach festgelegt sein. An den
Tarifvertrag müssen der Arbeitnehmer und sein Ar-
beitgeber gebunden sein, oder das Arbeitsverhältnis
muß dem Tarifvertrag unterstellt worden sein. Wei-
chen die gezahlten Zuschläge von den gesetzlichen
oder tarifvertraglichen Zuschlägen ab, so sind sie
insoweit steuerfrei, als sie sich im Rahmen des Ge-
setzes oder Tarifvertrages halten.

(2) Zuschläge, die in anderen Fällen für tatsäch-
lich geleistete Sonntags-, Feiertags- und Nacht-
arbeit neben dem Grundlohn gezahlt werden, sind
steuerfrei, soweit sie |
1, für Sonntagsarbeit 50 vom Hundert,
2. vorbehaltlich der Ziffer 3 für Arbeiten an gesetz-

lichen Feiertagen, auch wenn diese auf einen
Sonntag fallen, 125vom Hundert,

3. für Arbeiten an den Weihnachtsfeiertagen und:
am 1.Mai 150vom Hundert,

4. für gelegentlicheNachtarbeit30 vom Hundert
und für regelmäßige Nachtarbeit 15 vom Hundert

des Grundlohns nicht übersteigen.

{3) Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 gilt
folgendes:
1. Als Grundlohn gilt, was dem Arbeitnehmer bei

der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeits-
zeit in dem jeweiligen Lohnzahlungszeitraum an
laufenden Geld- und laufenden Sachbezügen zu-
steht. Dieser Betrag ist auf einen Stundenlohn
umzurechnen.

DD Sonntagsarbeit und Feiertagsarbeit im Sinne des
Absatzes 2 Ziff. 1 bis 3 ist die Arbeit in der Zeit
von 0 Uhr bis 24 Uhr des jeweiligen Tages.
Welche Tage gesetzliche Feiertage sind, bestim-
men die am Ort der Arbeitsstätte geltenden Vor-
schriften.

3. Nachtarbeit im Sinne des Absatzes 2 Ziff. 4 ist
die Arbeit in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr.

$83c
Anteilige Abzüge

Soweit Ausgaben mit steuerfreien Einnahmen in
unmittelbarem wirtschaftlichkem Zusammenhang
stehen, dürfen sie nicht als Betriebsausgaben oder
Werbungskosten abgezogen werden.

3. Gewinn

$4
Gewinnbegriff im aligemeinen

(1) Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen
dem Betriebsvermögen am Schluß des Wirtschafts-
jahrs und dem Betriebsvermögen am Schluß des
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs, vermehrt um
den Wert der Entnahmen und vermindert um den
Wert der Einlagen. Entnahmen sind alle Wirt-
schaftsgüter (Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse,
Nutzungen und Leistungen), die der Steuerpflichtige
dem Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder für
andere betriebsfremde Zwecke im Laufe des Wirt-
schaftsjahrs entnommen hat. Einlagen sind alle
Wirtschaftsgüter (Bareinzahlungen und sonstige
Wirtschaftsgüter), die der Steuerpflichtige dem Be-
trieb im Laufe des Wirtschaftsjahrs zugeführt hat.
Bei der Ermittlung des Gewinns sind die Vorschrif-
ten über die Betriebsausgaben, über die Bewertung
und über die Absetzung für Abnutzung oder Sub-
stanzverringerung zu befolgen.
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(2) Der Steuerpflichlige darf die Vermögensüber-
sicht (Bilanz) auch nach ihrer Einreichung beim Fi-
nanzamt ändern, soweit sie den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung unter Befolgung der
Vorschriften dieses Gesetzes nicht entspricht. Dar-
über hinaus ist eine Änderung der Vermögensüber-
sicht. (Bilanz) nur mit Zustimmung des Finanzamts
zulässig.
(3) Steuerpflichtige, die nicht auf Grund gesetz-

licher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu füh-
ren und regelmäßig Abschlüsse zu machen, und die
auch keine Bücher führen und keine Abschlüsse
machen, können als Gewinn den Überschuß der Be-
triebseinnahmen über die Betriebsausgaben anset-
zen. Hierbei scheiden Betriebseinnahmen und Be-
triebsausgaben aus, die im Namen und für Rech-
nung eines anderen vereinnahmt und verausgabt
werden (durchlaufende Posten). Die Vorschriften
über die Absetzung für Abnutzung oder Substanz-
verringerung sind zu befolgen. Die Anschaffungs-
oder Herstellungkosten für nicht abnutzbare Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens sind erst im
Zeitpunkt der Veräußerung oder Entnahme dieser
Wirtschaftsgüter als Betriebsausgaben zu berück-
sichtigen. Die nicht abnutzbaren Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens sind unter Angabe des Tages
der Anschaffung oder Herstellung und der Anschaf-
fungs- oder Herstellungkosten oder des an deren
Stelle getretenen Werts in besondere, laufend zu
führende Verzeichnisse aufzunehmen.

(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die
durch den Betrieb veranlaßt sind.
(5) Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den

Gewinn nicht mindern:
1. Aufwendungen für Geschenke an Personen, die

nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind.
Satz 1 gilt nicht für Gegenstände, auf denen der
Name oder die Firmenbezeichnung des Gebers
oder ein sonstiger Werbehinweis dauerhaft und
von außen leicht erkennbar angebracht ist (Wer-
beträger), wenn die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten der dem Empfänger im Wirtschafts-
jahr zugewendelen Gegenstände insgesamt
50 Deutsche Mark nicht übersteigen;

2. Aufwendungen für die Bewirtung von Personen,
die nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen
sind, soweit sie nach der allgemeinen Verkehrs-
auffassung als unangemessen anzusehen sind
oder soweil. ihre Höhe und ihre betriebliche Ver-
anlassung nicht nachgewiesen sind. Zum Nach-
weis der Höhe und der betrieblichen Veranlas-
sung der Aufwendungen hat der Steuerpflichtige
auf einem amtlich vorgeschriebenen Vordruck
die folgenden Angaben zu machen: Ort und Tag
der Bewirtung, bewirtete Personen, Anlaß der
Bewirtung und Höhe der Aufwendungen; hat die
Bewirtung in einer Gaststätte stattgefunden, so
ist dem Vordruck die Rechnung über die Bewir-
tung, die vom Inhaber der Gaststätte unterschrie-
ben sein muß, beizufügen;

3. Aufwendungen für Einrichtungen des Steuer-
pflichtigen, soweit sie der Bewirtung, Beherber-
gung oder Unterhaltung von Personen, die nicht
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Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind, dienen
(Gästehäuser) und sich außerhalb des Orts eines
Betriebs des Steuerpflichtigen befinden;

4. Aufwendungen für Jagd oder Fischerei, für
Segeljachten oder Motorjachten sowie für
ähnliche Zwecke und für die hiermit zusammen-
hängenden Bewirtungen;

. Mehraufwendungen für Verpflegung, soweit sie
die durch Rechtsverordnung der Bundesregie-
rung mit Zustimmung des Bundesrates bestimm-
ten Höchstbeträge übersteigen; diese Höchst-
beträge dürfen 140 vom Hundert der pauschalen
Tagegeldbeträge des Bundesreisekostengesetzes
nicht übersteigen;

on

6. Aufwendungen für Fahrten des Steuerpflichtigen
zwischen Wohnung und Betriebstätte und für
Familienheimfahrten, soweit sie die sich in ent-
sprechender Anwendung: von $ 9 Abs. 1 Ziff. 4
und 5 und Abs. 2 ergebenden Beträge überstei-
gen;

7. andere als die in den Ziffern 1 bis 6 bezeichneten
Aufwendungen, die die Lebensführung des
Steuerpflichtigen oder anderer Personen
berühren, soweit sie nach allgemeiner Verkehrs-
auffassung als unangemessen anzusehen sind;

8. Ausgleichszahlungen, die in den Fällen des $ 7a
des Körperschaftsteuergesetzes an außenste-
hende Anteilseigner geleistet werden.

Das Abzugsverbot gilt nicht, soweit die in den Zif-
fern 2 bis 4 bezeichneten Zwecke Gegenstand einer
mit Gewinnabsicht ausgeübten Betätigung des
Steuerpflichtigen sind. $ 12Ziff. 1 bleibt unberührt.

(6) Aufwendungen im Sinne des Absatzes 5 Ziff. 1
bis 5 und 7 sind einzeln und getrennt von den son-
stigen Betriebsausgaben aufzuzeichnen. Soweit
diese Aufwendungen nicht bereits nach Absatz 5
vom Abzug ausgeschlossen sind, dürfen sie bei der
Gewinnermittlung nur berücksichtigt werden, wenn
sie nach Satz 1besonders aufgezeichnet sind.

$Aa
Gewinnermittlungszeitraum, Wirtschaftsjahr

{l) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-
treibenden ist der Gewinn nach dem Wirtschafts-
jahr zu ermitteln. Wirtschaftsjahr ist
1. bei Land- und Forstwirten der Zeitraum vom

1. Juli bis zum 30. Juni. Durch Rechtsverordnung
kann für einzelne Gruppen von Land- und Forst-
wirten ein anderer Zeitraum bestimmt werden,
wenn das aus wirtschaftlichen Gründen erforder-
lich ist;

2. bei Gewerbetreibenden, deren Firma im Handels-
register eingetragen ist, der Zeitraum, für den sie
regelmäßig Abschlüsse machen. Die Umstellung
des Wirtschaftsjahrs auf einen vom Kalenderjahr
abweichenden Zeitraum ist steuerlich nur wirk-
sam, wenn sie im Einvernehmen mit dem Finanz-
amt vorgenommen wird;

3. bei anderen Gewerbetreibenden das Kalender-
jahr. Sind sie gleichzeitig buchführende Land-
und Forstwirte, so können sie mit Zustimmung
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des Finanzamts den nach Ziffer 1 maßgebenden
Zeitraum als Wirtschaftsjahr für den Gewerbe-
betrieb bestimmen, wenn sie für den Gewerbe-
betrieb Bücher führen und für diesen Zeitraum
rogelmäßig Abschlüsse machen,
(2) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-

treibenden, deren Wirtschaftsjahr vom Kalender-
jahr abweicht, ist der Gewinn aus Land- und Forst-
wirtschaft oder aus Gewerbebetrieb bei der Ermitt-
lung des Einkommens in folgender Weise zu be-
rücksichtigen:
1. Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn des

Wirtschaftsjahrs auf das Kalenderjahr, in dem
das Wirtschaftsjahr beginnt, und auf das Kalen-
derjahr, in dem das Wirtschaflsjahr endet, ent-
sprechend dem zeitlichen Anteil aufzuteilen. Bei
der Aufteilung sind Veräußerungsgewinne im
Sinne des $ 14 auszuscheiden und dem Gewinn
des Kalenderjahrs hinzuzurechnen, in dem sie
entstanden sind;

2. bei Gewerbetreibenden gilt der Gewinn des
Wirtschaftsjahrs als in dem Kalenderjahr bezo-
gen, in dem das Wirtschaftsjahr endet.

%5
Gewinn hei Vollkauileuten und bei bestimmten

anderen Gewerbetreibenden
(1) Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund gesetz-

licher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu füh-
ren und regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder die
ohne eine solche Verpflichtung Bücher führen und
regelmäßig Abschlüsse machen, ist für den Schluß
des Wirtschaltsjahrs das Belriebsvermögen anzuset-
zen ($ 4 Abs. 1 Satz 1), das nach den handelsrecht-
lichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
auszuweisen ist.
(2) Für immaterielle Wirtschaftsgüter des Anla-

gevermögens ist ein Aktivposten nur anzusetzen,
wenn sie entgeltlich erworben wurden.

(3) Als
anzuselzen

Rechnungsabgrenzungsposten sind nur

1. auf der Aktivseile Ausgaben vor dem Abschluß-
stichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte
Zeit nach diesem Tag darstellen;

2. auf der Passivseite Einnahmen vor dem Ab-
schlußstichtag, soweit sie Ertrag für eine be-
stimmlieZeit nach diesem Tag darstellen.

(4) Die Vorschriften über die Entnahmen und die
Einlagen, über die Zulässigkeit der Bilanzänderung,
über die Betriebsausgaben, über die Bewertung und
über die Absetzung für Abnutzung oder Substanz-
verringerung sind zu befolgen.

$6
Bewertung

(1) Für die Bewertung der einzelnen Wirtschafts-
güter, die nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 als Be-
triebsvermögen anzuseizen sind, gilt das Folgende:
1. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der

Abnutzung unterliegen, sind mit den Anschaf-

fungs- oder Herstellungkosten, vermindert um
die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7, anzu-
setzen. Ist der Teilwert niedriger, so kann dieser
angesetzt werden. Teilwert ist der Betrag, den
ein Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen des
Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschafts-
gut ansetzen würde; dabei ist davon auszugehen,
daß der Erwerber den Betrieb fortführt. Bei Wirt-
schaftsgütern, die bereits am Schluß des voran-
gegangenen Wirtschaftsjahrs zum Anlagevermö-
gen des Steuerpflichtigen gehört haben, darf der
Bilanzansatz nicht über den letzten Bilanzansatz
hinausgehen.

schaftsgüter des Betriebs (Grund und Boden, Be-
teiligungen, Geschäfts- oder Firmenwert, Umlauf-
vermögen) sind mit den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten anzusetzen. Statt der Anschaf-
tungs- oder Herstellungskosten kann der niedri-
gere Teilwert (Ziffer 1 Satz 3) angesetzt werden.
Bei Wirtschaftsgütern, die bereits am Schluß des
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs zum Betriebs-
vermögen gehört haben, kann der Steuerpflich-
tige in den folgenden Wirtschaftsjahren den Teil-
wert auch dann ansetzen, wenn er höher ist als
der letzte Bilanzansatz; es dürfen jedoch höch-
stens die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
angesetzt werden. Bei land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieben ist auch der Ansatz des höheren
Teilwerts zulässig, wenn das den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung entspricht.

wendung der Vorschriften der Ziffer 2 anzuset-
zen.

nen Haushalt oder für andere betriebsfremde
Zwecke sind mit dem Teilwert anzusetzen. Wird
ein Wirtschaftsgut im unmittelbaren Anschluß an
seine Entnahme
a) einer nach $ 4 Abs. 1 Ziff. 6 des Körperschaft-

steuergesetzes von der Körperschaftsteuer be-
freiten Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse, die ausschließlich und
unmittelbar der Förderung wissenschaftlicher
Zwecke oder der Förderung der Erziehung,
Volks- undBerufsbildungdient,oder

b) einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des
öffentlichen Rechts, die ausschließlich und
unmittelbar der Förderung wissenschaftlicher
Zwecke oder der Förderung der Erziehung,
Volks- und Berufsbildung dient,

unentgeltlich überlassen, so kann die Entnahme
mit dem Buchwert angesetzt werden. Satz 2 gilt
nicht für die Entnahme von Nutzungen und Lei-
stungen.

Einlagen sind mit dem Teilwert für den Zeitpunkt
der Zuführung anzusetzen; sie sind jedoch höch-
stens mit den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten anzusetzen, wenn das zugeführte Wirt-
schaftsgut
a) innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Zeit-

punkt der Zuführung angeschafft oder herge-
stellt worden ist oder



b) ein Anteil an einer Kapitalgesellschaft ist und
der Steuerpflichtige an der Gesellschaft im
Sinne des $ 17 Abs. I beteiligt ist; $ 17 Abs. 2
Salz 2 gill entsprechend.

6. Bei Erölfnung eines Betriebs ist Ziffer 5 entspre-
chend anzuwenden.

7. Bei entgeltlichem Erwerb eines Betriebs sind die
Wirtschaftsgüter mit dem Teilwert, höchstens je-
doch mit den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kostenanzusetzen.
(2) Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten

von abnuizbaren beweglichen Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens, die einer selbständigen Be-
wertung und Nutzung fähig sind, können im Jahr
der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe
als Betriebsausgaben abgeselzi werden, wenn die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert
um einen darin enthaltenen Vorsleuerbetrag ($ 9 b
Abs. 1), für das einzelne Wirtschaftsgut 800 Deut-
sche Mark nicht übersteigen. Satz 1 ist nur bei
Wirtschaftsgütern anzuwenden, die unter Angabe
des Tages der Anschaffung oder Herstellung und
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten in
einem besonderen, laufend zu führenden Verzeich-
nis aufgeführt sind. Das Verzeichnis braucht nicht
geführt zu werden, wenn diese Angaben aus der
Buchführung ersichtlich sind.

$ba
Pensionsrückstellung

(1) Eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-
schaft (Versorgungsanspruch einer Person, bei der
der Versorgungsfall noch nicht eingetreten ist)
kann nur gebildet werden, wenn die Pensionsan-
wartschaft auf ciner vertraglichen Pensionsver-
pflichtung beruht oder sich aus einer Betriebsver-
einbarung, einem Tarifvertrag oder einer Besol-
dungsordnung ergibt. Eine auf betrieblicher Übung
oder dem Grundsatz der Gleichbehandlung be-
ruhende Pensionsverpflichtung gilt nicht als ver-
tragliche Verpflichtung im Sinne des Satzes 1.

(2) Eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-
schaft darf im Wirtschaftsjahr den Gewinn nur bis
zur Höhe des Betrags mindern, der auf das Wirt-
schaftsjahr entfällt, wenn die Rückstellung nach
versicherungsmathematischen Grundsätzen gleich-
mäßig auf die Zeit von der Entstehung der Pen-
sionsverpflichtung (Pensionszusage) bis zu dem ver-
traglich vorgesehenen Eintritt des Versorgungsfalls
verteilt wird. In dem Wirtschaftsjahr, in dem der
Versorgungsfall eintritt oder die aus der Pensions-
zusage berechtigte Person ihre Tätigkeit für den
Steuerpflichtigen unter Beibehaltung des Versor-
gungsanspruchs beendet, darf die Rückstellung den
Gewinn bis zu dem Betrag mindern, der sich als
Unterschied zwischen dem versicherungsmathema-
tischen Barwert der künftigen Pensionsleistungen
und einer nach den Grundsätzen des Satzes 1 für
den Bilanzstichtag des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahrs berechneten Rückstellung ergibt. Bei
der Anwendung der Sätze I und 2 ist ein Rech-
nungszinsfuß von mindestens 5'/’. vom Hundert zu-
grunde zu legen.

(3) Ist in der Steuerbilanz zum Schluß des letzten
Wirtschaftsjahrs, das vor dem 16. Dezember 1960
endet, eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-
schaft ausgewiesen, die unter Zugrundelegung
eines niedrigeren Rechnungszinsfußes als 5'/a vom
Hundert gebildet worden ist, so sind in den folgen-
den Wirtschaftsjahren die nach den Absätzen 1 und
2 zulässigen Zuführungen zu der Rückstellung ver-
sicherungsmathematisch gleichmäßig so zu kürzen,
daß die Rückstellung im Zeitpunkt des vertraglich
vorgesehenen Eintritts des Versorgungsfalls den
sich unter Zugrundelegung eines Rechnungszins-
fußes von 5'/z vom Hundert ergebenden versiche-
rungsmathematischen Barwert der künftigen Pen-
sionsleistungen nicht übersteigt.

(4) Nach dem Eintritt des Versorgungsfalls ist
eine Rückstellung für eine Pensionsverpflichtung in
jedem Wirtschaftsjahr mindestens in Höhe des Be-
trags gewinnerhöhend aufzulösen, der sich unter
Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 5!
vom Hundert als Unterschied des versicherungs-
mathematischen Barwerts der künftigen Pensions-
leistungen am Schluß des Wirtschaftsjahrs und am
Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs er-
gibt. Ist nach dem Eintritt des Versorgungsfalls eine
in der Steuerbilanz des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahrs ausgewiesene Rückstellung für eine
Pensionsverpflichtung höher als der unter Zu-
grundelegung eines Rechnungszinsfußes von 5Vr
vom Hundert errechnete versicherungsmathema-
tische Barwert der künftigen Pensionsleistungen am
Schluß des Wirtschaftsjahrs, so ist insoweit die
Rückstellung gewinnerhöhend aufzulösen. Der
Steuerpflichtige kann in Höhe von vier Fünfteln
eines nach Satz 2 entstehenden Gewinns eine den
steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage bilden.
Die Rücklage ist in den auf die Bildung folgenden.
vier Wirtschaftsjahren mit mindestens je einem
Viertel, spätestens jedoch bei Wegfall der Pensions-
verpflichtung gewinnerhöhend aufzulösen.

$6b
Gewinn aus der Veräußerung

bestimmter Anlagegüter
(1) Steuerpflichtige, die

Grund und Boden,
Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden
mit dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn der
Aufwuchs oder die Anlagen zu einem land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehören,
Gebäude,
abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter mit einer
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von minde-
stens 25 Jahren,
Schiffe,
Anteile an Kapitalgesellschaften oder
im Zusammenhang mit einer Betriebsumstellung le-
bendes Inventar land- und forstwirtschaftlicher Be-
triebe
veräußern, können im Wirtschaftsjahr der Veräuße-
rung von den Anschaffungs- oder Herstellungsko-
sten der in Satz 2 bezeichneten Wirtschaftsgüter,
die im Wirtschaftsjahr der Veräußerung angeschafft
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oder hergestelll worden sind, einen Betrag bis zur
Höhe des bei der Veräußerung entstandenen Ge-
winns abziehen. Der Abzug ist zulässig bei den An-
schaffungs- oder Herstellungskosten von
l. abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern,
2. Grund und Boden,

soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Grund und Boden entstanden ist,

3. Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden
mit dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn
der Aufwuchs oder die Anlagen zu einem land-
und forstwirtschalilichen Betriebsvermögen ge-
hören,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Grund und Boden oder der Veräußerung von
Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und
Boden mit dem dazugehörigen Grund und Bo-
den entstanden ist,

4. Gebäuden,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Grund und Boden, von Aufwuchs auf oder An-
lagen im Grund und Boden mit dem dazugehö-
rigen Grund und Boden, von Gebäuden oder
von Anteilen an Kapitalgesellschaften entstan-
den ist, oder

5. Anteilen an Kapitalgesellschaften,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Anteilen an Kapitalgesellschaften entstanden
ist und der Bundesminister für Wirtschaft im
Benehmen mit dem Bundesminister der Finan-
zen und der von der Landesregierung bestimm-
ten Stelle bescheinigt hat, daß der Erwerb der
Anteile unter Berücksichtigung der Veräuße-
rung der Anteile volkswirtschaftlich besonders
förderungswürdig und geeignet ist, die Unter-
nehmensstruktur eines Wirtschaftszweigs zu
verbessern oder einer breiten Eigentumsstreu-
ung zu dienen.

Der Anschaffung oder Herstellung von Gebäuden
oder Schiffen steht ihre Erweiterung, ihr Ausbau
oder ihr Umbau gleich. Der Abzug ist in diesem Fall
nur von dem Aufwand für die Erweiterung, den
Ausbau oder den Umbau der Gebäude oder Schiffe
zulässig.

(2) Gewinn im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist der
Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug
der Veräußerungskosten den Buchwert übersteigt,
mit dem das veräußerte Wirtschaftsgut im Zeit-
punkt der Veräußerung anzusetzen gewesen wäre.
Buchwert ist der Wert, mit dem ein Wirtschaftsgut
nach $ 6 anzusetzen ist.

(3) Soweit Steuerpflichtige den Abzug nach Ab-
satz 1 nicht vorgenommen haben, können sie im
Wirtschaftsjahr der Veräußerung eine den steuer-
lichen Gewinn mindernde Rücklage bilden. Bis zur
Höhe dieserRücklagekönnensie von denAnschaf-
fungs- oder Herstellungskosten der in Absatz 1
Satz 2 bezeichneten Wirtschaftsgüter, die in den fol-
genden zwei Wirtschaftsjahren angeschafft oder
hergestellt worden sind, im Wirtschaftsjahr ihrer
Anschaffung oder Herstellung einen Betrag abzie-
hen; bei dem Abzug gelten die Einschränkungen

des Absatzes 1 Satz 2 Ziff, 2 bis 5 sowie Absatz 1
Satz 3 und 4 entsprechend. Die Frist von zwei Jah-
ren verlängert sich bei neu hergestellten Gebäuden
und Schiffen auf vier Jahre, wenn mit ihrer Herstel-
lung vor dem Schluß des zweiten auf die Bildung
der Rücklage folgenden Wirtschaftsjahrs begonnen
worden ist. Die Rücklage ist in Höhe des abgezoge-
nen Betrags gewinnerhöhend aufzulösen. Ist eine
Rücklage am Schluß des zweiten auf ihre Bildung
folgenden Wirtschaftsjahrs noch vorhanden, so ist
sie in diesem Zeitpunkt gewinnerhöhend aufzulö-
sen, soweit nicht ein Abzug von den Herstellungs-
kosten von Gebäuden oder Schiffen in Betracht
kommt, mit deren Herstellung bis zu diesem Zeit-
punkt begonnen worden ist; ist die Rücklage am
Schluß des vierten auf ihre Bildung folgenden Wirt-
schaftsjahrs noch vorhanden, so ist sie in diesem
Zeitpunkt gewinnerhöhend aufzulösen. Eine Rück-
lage ist nur zulässig, wenn in der handelsrecht-
lichen Jahresbilanz ein entsprechender Passiv-
posten in mindestens gleicher Höhe ausgewiesen
wird.

(4) Voraussetzung für die Anwendung der Ab-
sätze 1und 3ist, daß
1. der Steuerpflichtige den Gewinn nach $ 4 Abs. 1

oder $ 5 ermittelt,
2. die veräußerten Wirtschaftsgüter im Zeitpunkt

der Veräußerung mindestens sechs Jahre un-
unterbrochen zum Anlagevermögen einer
inländischen Betriebstätte gehört haben; die Frist
‘von sechs Jahren entfällt für lebendes Inventar
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe,

3. die angeschafften oder hergestellten Wirtschafts-
güter zum Anlagevermögen einer inländischen
Betriebstätte gehören,

4. der bei der Veräußerung entstandene Gewinn bei
der Ermittlung des im Inland steuerpflichtigen
Gewinns nicht außer Ansatz bleibt und

5. der Abzug nach Absatz 1 und die Bildung und
Auflösung der Rücklage nach Absatz 3 in der
Buchführung verfolgt werden können.

Der Abzug nach den Absätzen 1 und 3 ist bei Wirt-
schaftsgütern, die zu einem land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb gehören oder der selbständigen
Arbeit dienen, nicht zulässig, wenn der Gewinn bei
der Veräußerung von Wirtschaftsgüterneines Ge-
werbebetriebs entstanden ist.

(5) Ist von den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten eines Wirtschaftsguts ein Betrag nach Ab-
satz 1 oder nach Absatz 3 abgezogen worden, so gilt
der verbleibende Betrag als Anschaffungs- oder
Herstellungskosten des Wirtschaftsguts.

86c
Gewinn aus der Veräußerung von Grund und
Boden, Gebäuden sowie von Aufwuchs auf oder
Anlagen im Grund und Boden bei der Ermittlung
des Gewinns nach $ A Abs. 3 oder nach Durch-

schnittsätzen
(1) $86bmit Ausnahme des $ 6b Abs. 4 Ziff. 1 ist

mit der folgenden Maßgabe entsprechend anzuwen-
den, wenn der Gewinn nach $ 4 Abs. 3 oder die Ein-
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künfte aus Land- und Forstwirtschaft nach Durch-
schnittsätzen ermittelt werden:

1. Der Abzug nach 8 6b Abs. 1 und 3 ist nur zuläs-
sig, soweit der Gewinn entstanden ist bei der
Veräußerung von
Grund und Boden,
Gebäuden oder
Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden
mit dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn
der Aufwuchs oder die Anlagen zu einem land-
und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen ge-
hören.

2. Soweit nach $ 6b Abs. 3 eine Rücklage gebildet
werden kann, ist ihre Bildung als Betriebsaus-
gabe (Abzug) und ihre Auflösung als Betriebsein-
nahme (Zuschlag) zu behandeln.

(2) Voraussetzung für die Anwendung des Absat-
zes 1 ist, daß die Wirtschaftsgüter, bei denen ein
Abzug von den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten vorgenommen worden ist, in besondere, lau-
fend zu führende Verzeichnisse aufgenommen wer-
den. In den Verzeichnissen sind der Tag der An-
schaffung oder lIerstellung, die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, der Abzug nach $ 6b Abs. 1
und 3 in Verbindung mit Absatz 1, die Absetzungen
für Abnutzung, die Abschreibungen sowie die Be-
träge nachzuweisen, die nach $ 6b Abs. 3 in Ver-
bindung mit Absatz 1 Ziff. 2 als Betriebsausgaben
(Abzug) oder Beiriebseinnahmen (Zuschlag) behan-
delt:worden sind.

87
Absetzung für Abnutzung
oder Substanzverringerung

(1) Bei Wirtschaftsgütern, deren Verwendung
oder Nutzung durch den Steuerpflichtigen zur Er-
zielung von Einkünften sich erfahrungsgemäß auf
einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt,
ist jeweils für ein Jahr der Teil der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten abzuseizen, der bei gleich-
mäßiger Verteilung dieser Kosten auf die Gesamt-
dauer der Verwendung oder Nutzung auf ein Jahr
entfällt (Absetzung für Abnutzung in gleichen Jah-
resbeirägen). Die Absetzung bemißt sich hierbei
nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des
Wirtschaftsguts. Bei beweglichen Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens, bei denen es wirtschaftlich
begründet ist, die Absetzung für Abnutzung nach
Maßgabe der Leistung des Wirtschaftsguts vorzu-
nehmen, kann der Steuerpflichtige dieses Verfahren
statt der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jah-
resbeträgen anwenden, wenn er den auf das ein-
zelne Jahr entfallenden Umfang der Leistung nach-
weist. Absetzungen für außergewöhnliche tech-
nische oder wirtschaftliche Abnutzung sind
zulässig.

(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anla-
geverinögens kann der Steuerpflichtige statt der
Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträ-
gen die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jah-
resbeträgen bemessen. Die Absetzung für Abnut-
zung in fallenden Jahresbeträgen kann nach einem
unveränderlichen Hundertsatz vom jeweiligen
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Buchwert (Restwert) vorgenommen werden; der da-
bei anzuwendende Hundertsatz darf höchstens das
Zweifache des bei der Absetzung für Abnutzung in
gleichen Jahresbeträgen in Betracht kommenden
Hundertsatzes betragen und 20 vom Hundert nicht
übersteigen. Durch Rechtsverordnung kann die An-
wendung anderer Verfahren der Absetzung für Ab-
nutzung in fallenden Jahresbeträgen zugelassen
werden, wenn sich danach für das erste Jahr der
Nutzung und für die ersten drei Jahre der Nutzung
insgesamt nicht höhere Absetzungen für Abnutzung
als bei dem in Satz 2 bezeichneten Verfahren erge-
ben. Bei Wirtschaftsgütern, bei denen die Abset-
zung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen be-
messen wird, sind Absetzungen für außergewöhn-
liche technische oder wirtschaftliche Abnutzung
nicht zulässig. Voraussetzung für die Anwendung
der Sätze 1 bis 4 ist, daß über die Wirtschaftsgüter,
bei denen die Absetzung für Abnutzung in fallenden
Jahresbeträgen bemessen wird, durch Rechtsverord-
nung zu bestimmende Aufzeichnungen geführt wer-
den.

(3) Der Übergang von der Absetzung für Abnut-
zung in fallenden Jahresbeträgen zur Absetzung für
Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen ist zulässig.
In diesem Fall bemißt sich die Absetzung für Ab-
nutzung vom Zeitpunkt des Übergangs an nach dem
dann noch vorhandenen Restwert und der Restnut-
zungsdauer des einzelnen Wirtschaftsguts. Der
Übergang von der Absetzung für Abnutzung in glei-
chen Jahresbeträgen zur Absetzung für Abnutzung
in fallenden Jahresbeträgen ist nicht zulässig.

(4) Bei Gebäuden sind abweichend von Absatz 1
als Absetzung für Abnutzung die folgenden Beträge
bis zur vollen Absetzung abzuziehen:
1. bei Gebäuden, die nach dem 31. Dezember 1924

fertiggestellt worden sind,
jährlich 2 vom Hundert,

2. bei Gebäuden, die vor dem 1. Januar 1925 fertig-
gestellt worden sind,

jährlich 2,5 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Beträgt
die tatsächliche Nutzungsdauer eines Gebäudes in
den Fällen der Ziffer 1 weniger als 50 Jahre, in den
Fällen der Ziffer 2 weniger als 40 Jahre, so können
an Stelle der Absetzungen nach Satz 1 die der tat-
sächlichen Nutzungsdauer entsprechenden Abset-
zungen für Abnutzung vorgenommen werden. Die
Vorschrift des Absatzes 1 letzter Satz bleibt unbe-
rührt.

(5) Bei Gebäuden und Eigentumswohnungen, die
nach dem 31. Dezember 1964 fertiggestellt worden
sind und
1. bei denen der Antrag auf Baugenehmigung vor

dem 9. Mai 1973gestellt worden ist oder
2. deren Nutzfläche zu mehr als 66°/s vom Hundert

auf Wohnungen entfällt, die mit öffentlichen Mit-
teln im Sinne des $ 6 Abs. 1 oder nach $:88 des
Zweiten Wohnungsbaugesetzes, im Saarland mit
öffentlichen Mitteln im Sinne des $ 4 Abs. 1 oder
nach $ 51 a des Wohnungsbaugesetzes für das
Saarland, gefördert worden sind,



kann der Bauherr abweichend von Absatz 4 als Ab-
setzung für Abnutzung die folgenden Beträge abzie-
hen:
im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden
11Jahren

jeweils 3,5 vom Hundert,
in den darauffolgenden 20 Jahren

jeweils 2 vom Hundert,
in den darauffolgenden 18Jahren

jeweils 1 vom Hundert
der Herstellungskosten. Bei Gebäuden und Eigen-
tumswohnungen, bei denen der Antrag auf Bauge-
nehmigung nach dem 9. Oktober 1962 gestellt wor-
den ist und die zu mehr als 66% vom Hundert
Wohnzwecken dienen, gilt Satz I mit der Maßgabe,
daß an die Stelle des 31. Dezember 1964der 9. Okto-
ber 1962 triti, wenn für die Gebäude oder Eigen-
tumswohnungen erhöhte Absetzungen nach $ 7b
oder $ 54 nicht zulässig sind.
(6) Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen und

anderen Betrieben, die einen Verbrauch der Sub-
stanz mit sich bringen, ist Absatz 1 entsprechend
anzuwenden; dabei sind Absetzungen nach Maß-
gabe des Substanzverzehrs zulässig (Absetzung für
Substanzverringerung).

87a
Gemeinsame Vorschriften für erhöhte

Absetzungen und Sonderabschreibungen
(1}Werden in dem Zeitraum, in dem bei einem

Wirtschaftsgut erhöhte Absetzungen oder Sonder-
abschreibungen in Anspruch genommen werden
können (Begünstigungszeitraum), nachträgliche
Herstellungskosten aufgewendet, so bemessen sich
vom Jahr der Entstehung der nachträglichen Her-
stellungskosten an bis zum Ende des Begünsti-
gungszeitraums die Absetzungen für Abnutzung, er-
höhten Absetzungen und Sonderabschreibungen
nach den um die nachträglichen Herstellungskosten

Entsprechendes gilt für nachträgliche Anschaf-
fungskosten.

(2) Können bei einem Wirtschaftsgut erhöhte Ab-
setzungen oder Sonderabschreibungen bereits für
Anzahlungen auf Anschaffungskosten oder für
Teilherstellungskosten in Anspruch genommen wer-
den, so sind die Vorschriften über erhöhte Abset-
zungen und Sonderabschreibungen mit der Maß-
gabe anzuwenden, daß an die Stelle der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten die Anzahlungen
auf Anschäffungskosten oder die Teilherstellungs-
kosten und an die Stelle des Jahres der Anschaf-
fung oder Herstellung das Jahr der Anzahlung oder
Teilherstellung treten. Nach Anschaffung oder Her-
stellung des Wirtschaftsguts sind erhöhte Abset-
zungen oder Sonderabschreibungen nur zulässig,
soweit sie nicht bereits für Anzahlungen auf An-
schaffungskosten oder für Teilherstellungskosten in
Anspruch genommen worden sind. Anzahlungen auf
Anschaffungskosten sind im Zeitpunkt der tatsäch-
lichen Zahlung aufgewendet. Werden Anzahlungen
auf Anschaffungskosten durch Hingabe eines
Wechsels geleistet, so sind sie in dem Zeitpunkt

aufgewendet, in dem dem Lieferanten durch Diskon-
tierung oder Einlösung des Wechsels das Geld tat-
sächlich zufließt. Entsprechendes gilt, wenn an
Stelle von Geld ein Scheck hingegeben wird.

(3) Bei Wirtschaftsgütern, bei denen erhöhte Ab-
setzungen in Anspruch genommen werden, müssen
in jedem Jahr des Begünstigungszeitraums minde-
stens Absetzungen in Höhe der Absetzungen für
Abnutzung nach $ 7 Abs. 1 oder 4 berücksichtigt
werden.

(4} Bei beweglichen Wirtschaftsgütern, bei denen
Sonderabschreibungen in Anspruch genommen wer-
den, sind die Absetzungen für Abnutzung nach $7
Abs. 1 vorzunehmen.
(5) Liegen bei einem Wirtschaftsgut die Voraus-

seizungen für die Inanspruchnahme von erhöhten
Absetzungen oder Sonderabschreibungen auf Grund
mehrerer Vorschriften vor, so dürfen erhöhte Ab-
selzungen oder Sonderabschreibungen nur auf
Grund einer dieser Vorschriften in Anspruch ge-
nommen werden.
(6) Erhöhte Absetzungen oder Sonderabschrei-

bungen bei Wirtschaftsgütern, die zu einem Be-
triebsvermögen gehören, dürfen bei dem Betrieb
nicht zur Entstehung oder Erhöhung eines Verlustes
führen.
(7) Erhöhte Absetzungen oder Sonderabschrei-

bungen sind bei der Prüfung, ob die in $ 161Abs.1
Nr. 1 Buchstaben d und e der Reichsabgabenord-
nung bezeichneten Buchführungsgrenzen über- .
schritten sind, nicht zu berücksichtigen.
(8) Ist ein Wirtschaftsgut mehreren Beteiligten

zuzurechnen und sind die Voraussetzungen für er-
höhte Absetzungen oder Sonderabschreibungen nur
bei einzelnen Beteiligten erfüllt, so dürfen die er-
höhten Absetzungen und Sonderabschreibungen nur
anteilig für diese Beteiligten vorgenommen werden.
Die erhöhten Absetzungen oder Sonderabschrei-
bungen dürfen von den Beteiligten, bei denen die
Voraussetzungen dafür erfüllt sind, nur einheitlich
vorgenommenwerden.
{9) Erhöhte Absetzungen oder Sonderabschrei-

bungen sind bei Wirtschaftsgütern,die zu einem
Betriebsvermögen gehören, nur zulässig, wenn sie
in ein besonderes, laufend zu führendes Verzeichnis
aufgenommen werden, das den Tag der Anschaf-
tung oder Herstellung, die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten, die betriebsgewöhnliche Nutzungs-
dauer und die Höhe der jährlichen Absetzungenfür
Abnutzung, erhöhten Absetzungen und Sonderab-
schreibungen enthält. Das Verzeichnis braucht
nicht geführt zu werden, wenn diese Angaben aus
der Buchführung ersichtlich sind.

$7b
ErhöhteAbsetzungenfür Einfamilienhäuser,

Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen
{l) Bei Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern

und Eigentumswohnungen, bei denen der Antrag
auf Baugenehmigung nach dem 31. Dezember 1964
gestellt worden ist und die zu mehr als 66°; vom
Hundert Wohnzwecken dienen, können abweichend
von $ 7 Abs. 4 und 5 im Jahr der Fertigstellung und
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in den sieben folgenden Jahren jeweils bis zu 5 vom
Hundert der Herstellungskosten abgesetzt werden.
Nach Ablauf dieser acht Jahre sind als Absetzung
für Abnutzung bis zur vollen Absetzung jährlich 2,5
vom Hundert des Restwerts abzuziehen; $ 7 Abs. 4
Salz 2 gilt entsprechend. Übersteigen die Herstel-
lungskosten bei einem Einfamilienhaus oder einer
Eigentumswohnung die Grenze von 150000 Deut-
sche Mark, bei einem Zweifamilienhaus die Grenze
von 200000 Deutsche Mark, so sind auf den über-
steigenden Teil der Herstellungskosien die Vor-
schriften des $ 7 Abs. 4 anzuwenden.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten ent-
sprechend für Herstellungskosten, die für Ausbau-
ten und Erweiterungen an einem Ein- oder Zwei-
familienhaus oder an einer Eigenlumswohnung auf-
gewendet worden sind, wenn das Ein- oder Zwei-
familienhaus oder die Eigentumswohnung vor dem
1. Januar 1964 Tlertiggestellt worden ist. Weitere
Voraussetzung ist, daß die ausgebaulen oder neu
hergestellten Gebäudeteile zu mehr als 80 vom
Hundert Wohnzwecken dienen. Nach Ablauf des
Zeitraums, in dem nach Satz I erhöhte Absetzungen
vorgenommen werden können, ist der Restwert. den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Gebäu-
des oder dem an deren Stelle Iretenden Wert hinzu-
zurechnen; die weiteren Abseizungen für Abnut-
zung sind einheitlich für das gesamte Gebäude nach
dem sich hiernach ergebenden Betrag und dem für
das Gebäude maßgebenden Hundertsatz zu bemes-
sen.
(3) Geht das Eigentum an einem Einfamilienhaus,

einem Zweifamilienhaus oder einer Eigentumswoh-
nung im Sinne des Absatzes I Satz ! innerhalb von
acht Jahren nach der Fertigstellung auf einen ande-
ren über, so kann der Rechtsnachfolger des Bau-
herrn (Ersterwerber) die erhöhten Absetzungen im
Sinne des Absatzes I vornehmen, soweit der Bau-
herr sie nicht geltend gemacht hat. Für den Eıst-
erwerber treten an die Stelle der Herstellungsko-
sten die Anschaffungskosien. Hat der Bauherr keine
erhöhten Absetzungen vorgenommen, so tritt für
den Ersterwerber an die Stelle des Jahres der Fer-
tigstellung das Jahr des Ersterwerbs. Hat der Bau-
herr erhöhte Absetzungen vorgenommen, so kann
der Ersterwerber sie vom Jahr des Ersterwerbs an
bis zum Ablauf des Zeitraums geltend machen, in
dem für den Bauherrn ohne die Veräußerung erhöhte
Absetzungen in Betracht gekommen wären; nach
Ablauf dieses Zeitraums bemessen sich die Abset-
zungen für Abnutzung bis zum siebten auf das Jahr
des Ersterwerbs folgenden Jahr nach $ 7 Abs. A und
vom achten auf das Jahr des Ersterwerbs folgenden
Jahr an nach Absatz 1 Satz 2.
(4) Bei Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern

und Eigentumswohnungen im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 kann der Bauherr erhöhte Absetzungen, die
er im Jahr der Fertigstellungund in den zwei fol-
genden Jahren nicht ausgenutzt hat, bis zum Ende
des dritten auf das Jahr der Fertigstellung folgen-
den Jahres nachholen. Dabei können nachträgliche
Herstellungskosten vom Jahr ihrer Entstehung an
bei der Bemessung der erhöhten Absetzungen so be-
rücksichtigt werden, als wären sie bereits im Jahr
der Fertigstellung entstanden. Im Jahr der Fertig-

2179

stellung und in den zwei folgenden Jahren sind je-
doch mindestens die Absetzungen für Abnutzung
nach $ 7 Abs. 4 vorzunehmen. Die Sätze 1 bis 3 gel-
ten entsprechend bei Ausbauten und Erweiterungen
im Sinne des Absatzes 2 und für den Ersterwerber
im Sinne des Absatzes 3, für den Ersterwerber je-
doch mit der Maßgabe, daß er auch die vom Bau-
herrn nicht ausgenutzten erhöhten Absetzungen
nachholen kann.

(5) Für die Anwendung der Absätze 1 bis 3 sind
zum Gebäude gehörende Garagen ohne Rücksicht
auf ihre tatsächliche Nutzung als Wohnzwecken
dienend zu behandeln, soweit in ihnen nicht mehr
als ein Personenkraftwagen für jede in dem
Gebäude befindliche Wohnung untergestellt werden
kann. Räume für die Unterstellung weiterer Kraft-
wagen sind stets als nicht Wohnzwecken dienend
zu behandeln.

(6) Erhöhte Absetzungen nach den Absätzen 1 bis
3 kann der Steuerpflichtige nur für ein Einfamilien-
haus oder für ein Zweifamilienhaus oder für eine
Eigentumswohnung oder für den Ausbau oder die
Erweiterung eines Ein- oder eines Zweifamilienhau-
ses oder einer Eigentumswohnung in Anspruch neh-
men. Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des
$ 26 Abs. I vorliegen, können erhöhte Absetzungen
nach den Absätzen 1 bis 3 für insgesamt zwei der in
Satz 1 bezeichnetenGebäude, Eigentumswohnun-
gen, Ausbauten oder Erweiterungen geltend ma-
chen. Der Bauherr von Kaufeigenheimen, Träger-
kleinsiedlungen und Kaufeigentumswohnungen
kann abweichend von den Sätzen 1 und 2 für alle
von ihm erstellten Kaufeigenheime, Trägerklein-
siedlungen und Kaufeigentumswohnungen im Jahr
der Fertigstellung und im folgenden Jahr erhöhte
Absetzungen bis zu jeweils 5 vom Hundert geltend
machen.

(7) Bei Gebäuden sowie bei Zubauten, Ausbauten
und Umbauten, bei denen der Antrag auf Baugeneh-
migung vor dem 10. Oktober 1962 gestellt worden
ist, sind die Vorschriften des $ 7b in den bisherigen
Fassungen mit der Maßgabe weiter anzuwenden,
daß für die vom Restwert vorzunehmenden Abset-
zungen für Abnutzung die Vorschriften des Absat-
zes 1 Satz 2 und des Absatzes 2 Satz 3 entsprechend
gelten. Bei Gebäuden sowie bei Zubauten, Ausbau-
ten und Umbauten, die in Berlin (West) errichtet
worden sind, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß an
die Stelle des 10. Oktober 1962 der 1. Januar 1965
tritt und daß auch die Vorschrift des $ 53 Abs. 3 in
der Fassung des Einkommensteuergesetzes vom
15. August 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 1253) weiter
anzuwenden ist. Bei Gebäuden und Eigentumswoh-
nungen, bei denen der Antrag auf Baugenehmigung
nach dem 9. Oktober 1962 und vor dem 1. Januar
1965 gestellt worden ist und die nicht in Berlin
(West) errichtet worden sind, sind die Vorschriften
des $ 54weiter anzuwenden.

87c

Förderung des Wohnungsbaues
(1) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund

ordnungsmäßiger Buchführung nach $ 4 Abs. 1 oder
nach $ 5 ermitteln, können bei unverzinslichen, in
gleichen Jahresbeträgen zu tilgenden Darlehen, die
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aus Mitteln des Betriebs zur Förderung des Baues
von Wohnungen gegeben werden, 25 vom Hundert
des nach Absatz 3 berücksichtigungsfähigen Ge-
samtbetrags der im Wirtschaftsjahr gegebenen Dar-
lehen außerhalb der Bilanz vom Gewinn abziehen.
Das gilt auch, wenn die Hingabe der Darlehen nicht
durch den Betrieb veranlaßt worden ist. Die Darle-
hen sind in der Bilanz mit dem Wert anzusetzen,
der sich nach Abzug von Zwischenzinsen unter Be-
rücksichligung von Zinseszinsen vom Nennbetrag
der Darlehen ergibt. Dabei ist von einem Zinssatz
von höchstens 5,5 vom Hundert. auszugehen.

(2) Vorausselzung für die Anwendung des Absat-
zes 1 ist, daß die Darlehen

1. eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren haben,
2. nach dem 31. Dezember 1954 und vor dem 1. Ja-

nuar 1962an einen Bauherrn gegeben werden,
3. von dem Bauherrn unverzüglich und unmittelbar

zur nachstelligen Finanzierung oder Restfinanzie-
rung des Baues von Wohnungen im Sinne des
$ 39 oder des $ 82 des Zweiten Wohnungsbau-
gesetzes (Wohnungsbau- und Familienheimge-
setz) vom 27. Juni 1956 (Bundesgesetzbl.I S. 523)
a) in Eigenheimen, Kaufeigenheimen, Kleinsied-

lungen oder als Wohnungen (Eigentumswoh-
nungen) im Sinne des Ersten Teils des Woh-
nungseigenlumsgesetzes oder

b) durch Wiederaufbau von durch Kriegseinwir-
kung ganz oder teilweise zerstörten Gebäu-
den

verwendet werden und
4. weder unmittelbar noch mittelbar in wirtschaft-

lichem Zusammenhang mit der Aufnahme eines
Kredits stehen.

(3) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn die Darle-
hen 7.000 Deutsche Mark für jede geförderte Woh-
nung nicht übersteigen. Bei Darlehen, die zur Finan-
zierung des Baues von Wohnungen in Eigenheimen,
Kaufeigenheimen, Kleinsiedlungen oder von Woh-
nungen (Eigentumswohnungen) im Sinne des Ersten
Teils des Wohnungseigentumsgesetzes verwendel
werden, erhöht sich dieser Belrag auf 10.000Deut-
sche Mark. Bei Eigenheimen, Kaufeigenheimen und
Kleinsiedlungen mil zwei Wohnungen gilt diese Er-
höhung nur für Darlehen zur Finanzierung einer der
beiden Wohnungen. Die Darlehen dürfen bei der Er-
mittlung des nach Absalz 1 vom Gewinn abzuzie-
henden Betrags nur insoweit berücksichtigt werden,
als sie 30 vom Hundert des Gewinns aus dem Be-
trieb nicht übersteigen, aus dessen Mitteln die Dar-
lehen gegeben worden sind. Das gilt nicht, wenn
diese Wohnungen für Arbeitnehmer des Steuer-
pflichtigen errichtet werden.

(4) Zum Nachweis der in Absalz 2 Ziff. 3 und in
Absatz 3 Satz 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen
ist eine Bescheinigung der nach $ 95 Abs. 1 des
Zweiten Wohnungsbaugeseizes bestimmten Stelle
vorzulegen.
(5) Wird ein Darlehen im Sinne des Absatzes 1

währendder Laufzeit über die Tilgungsbeträgehin-
aus zurückgezahlt oder innerhalb von zehn Jahren

nach der Hingabe abgetreten, so ist zum Zweck der
Nachversteuerung im Wirtschaftsjahr oder Kalen-
derjahr der Rückzahlung oder Abtretung der nach
Absatz 1 abgezogene Betrag außerhalb der Bilanz
dem Gewinn hinzuzurechnen.

87d
(gestrichen)

$7e
Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude,
Lagerhäuser und landwirtschaftliche

Beiriebsgebäude
{1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur
Inanspruchnähme von Rechten und Vergünsti-
gungen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,
Weltanschauung oder politischer Gegnerschaft
gegen den Nationalsozialismus verfolgt worden
sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und
den Gewinn nach $ 5 ermitteln, können bei Gebäu-
den, die im eigenengewerblichenBetrieb unmittel-
bar
a) der Fertigung oder
b) der Bearbeitung von zum Absatz bestimmten

Wirtschaftsgütern oder
c) der Wiederherstellung von Wirtschaftsgütern

oder
d) ausschließlich der Lagerung von Waren, die zum

Absatz an Wiederverkäufer bestimmt sind oder
für fremde Rechnung gelagert werden,

dienen und nach dem 31. Dezember 1951hergestellt
worden sind, neben den nach $ 7 Abs. A von den
Herstellungskosten zu bemessenden Absetzungen
für Abnutzung im Wirtschaftsjahr der Herstellung
und in dem darauffolgenden Wirtschaftsjahr bis zu
je 10 vom Hundert der Herstellungskosten abschrei-
ben. In den folgenden Wirtschaftsjahren bemessen
sich die Absetzungen für Abnutzung nach dem
Restwert und dem nach &7 Abs. 4 unter Berücksich-
tigung der Restnutzungsdauer des Gebäudes maßge-
benden Hundertsatz. Den Herstellungskosten eines
Gebäudes werden die Aufwendungen gleichgestellt,
die nach dem 31. Dezember 1951zum Wiederaufbau
eines durch Kriegseinwirkung ganz oder teilweise
zerstörten Gebäudes gemacht werden, wenn dieses
Gebäude ohne den Wiederaufbau nicht oder nicht
mehr voll zu einem der in Satz 1 bezeichneten
Zwecke verwendet werden kann.

(2) Absatz 1 ist entsprechend anwendbar auf die
Herstellungskosten von land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebsgebäuden und auf die Aufwendungen
zum Wiederaufbau von durch Kriegseinwirkung
ganz oder teilweise zerstörten land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsgebäuden, wenn der Gewinn
aus Land- und Forstwirtschaft nach $ 4 Abs. 1 er-
mittelt wird.

(3) Bei nach dem 31. Dezember 1966hergestellten
Gebäuden können die Abschreibungen nach Ab-
salz 1 oder Absatz 2 nur in Anspruch genommen
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werden, wenn die Gebäude vom Steuerpflichligen
vor Ablauf des zehnten Kalenderjahrs seit der erst-
maligen Aufnahme einer gewerblichen oder land-
und forstwirtschaftlichen Tätigkeit im Geltungsbe-
reich dieses Geselzes hergestellt worden sind. Für
Gebäude, die vom Steuerpflichligen nach Ablauf
des 20. Kalenderjahrs seit der erstmaligen Begrün-
dung eines Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufent-
halts im Geltungsbereich dieses Gesetzes, frühe-
stens jedoch seit dem 1. Januar 1950, hergestellt
werden, sind Abschreibungen nach Absatz 1 oder
Absatz 2 nicht zulässig.

4. Überschuß der Einnahmen über
die Werbungskosten

88
Einnahmen

{l) Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder
Geldeswert bestehen und dem Steuerpflichtigen im
Rahmen einer der Einkunfisarten des $ 2 Abs. 1
Ziff. 4 bis 7 zufließen.
(2) Einnahmen, die nicht in Geld bestehen (Woh-

nung, Kost, Waren und sonstige Sachbezüge) sind
mit den üblichen Mittelpreisen des Verbrauchsorts
anzusetzen.

89
Werbungskosten

(1) Werbungskosten sind Aufwendungen zur Er-
werbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen.
Sie sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie
erwachsen sind. Werbungskosten sind auch
1. Schuldzinsen und auf besonderenVerpflichtungs-

gründen beruhende Renten und dauernde Lasten,
soweit sie mit einer Einkunftsart in wirtschaft-
lichem Zusammenhang stehen. Bei Leibrenten
kann nur der Anleil abgezogen werden, der sich
aus der in $ 22 Ziff. 1 Buchstabe a aufgeführten
Tabelle ergibt; in den Fällen des $ 22 Ziff, 1
Buchstabe a letzter Satz kann nur der Anteil, der
nach der in dieser Vorschrift vorgesehenen
Rechtsverordnung zu ermitteln ist, abgezogen
werden;

2. Steuern vom Grundbesitz, sonstige öffentliche
Abgaben und Versicherungsbeiträge, soweit sol-
che Ausgaben sich auf Gebäude oder auf Gegen-
stände beziehen, die dem Steuerpflichtigen zur
Einnahmeerzielung dienen;

3. Beiträge zu Berufsständen und sonstigen Berufs-
verbänden, deren Zweck nicht auf einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist;

4. Aufwendungen des Arbeitnehmers für Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Bei Fahr-
ten mit einem eigenen Kraftfahrzeug werden die
Aufwendungen für jeden Arbeitstag, an dem das
Kraftfahrzeug benutzt wird, nur in Höhe der fol-
genden Pauschbeträge anerkannt:
a) bei Benutzung eines Kraftwagens

0,36Deutsche Mark,
b) bei Benutzung eines Motorrads oder Motor-

rollers
0,16Deutsche Mark
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für jeden Kilometer, den die Wohnung von der
Arbeitsstätte entfernt liegt; für die Bestimmung
der Entfernung ist die kürzeste benutzbare Stra-
Benverbindung maßgebend. Wird dem Arbeitneh-
mer vom Arbeitgeber für Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte ein Kraftfahrzeug zur
Verfügung gestellt, so kann der Arbeitnehmer
höchstens die in Satz 2 bezeichneten Beträge gel-
tend machen;

5. notwendige Mehraufwendungen, die einem Ar-
beitnehmer aus Anlaß einer doppelten Haushalts-
führung entstehen. Eine doppelte Haushaltsfüh-
rung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb
des Ortes, in dem er einen eigenen Hausstand
unterhält, beschäftigt ist und auch am Beschäfti-
gungsort wohnt. Aufwendungen für Fahrten vom
Beschäftigungsort zum Ort des eigenen Haus-
stands und zurück (Familienheimfahrten}) können
jeweils nur für eine Familienheimfahrt wöchent-
lich als Werbungskosten abgezogen werden. Bei
Familienheimfahrten mit eigenem Kraftfahrzeug
ist je Kilometer der Entfernung zwischen dem
Ort des eigenen Hausstands und dem Beschäfti-
gungsort Ziffer 4 Satz 2 entsprechend anzuwen-
den. Bei Familienheimfahrien mit einem vom Ar-
beitgeber zur Verfügung gestellten Kraftfahrzeug
ist Ziffer 4 Satz 3 entsprechend anzuwenden;

6. Aufwendungen für Arbeitsmittel
und Berufskleidung);

(Werkzeuge

7. Absetzungen für Abnutzung und für Substanz-
verringerung ($ 7 Abs. 1,4,5 und 6, $$ 7 b, 54).
(2) Abweichend von Absatz 1 Ziff. 4 Satz 2 und 3

und Ziff. 5 Satz 4 und 5 werden
1. bei Körperbehinderten, deren Minderung der Er-

werbsfähigkeit mindestens 70 vom Hundert be-
trägt,

2. bei Körperbehinderten, deren Minderung der Er-
werbsfähigkeit weniger als 70 vom Hundert, aber
mindestens 50 vom Hundert beträgt und die er-
heblich gehbehindert sind,

für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
und für Familienheimfahrten auf Antrag die tat-
sächlichen Aufwendungen abgezogen. Die Voraus-
setzungen der Ziffern 1 und 2 sind durch amtliche
Unterlagen nachzuweisen.

(3) Absatz 1 Ziff. 4 und 5 und Absatz 2 gelten bei
den Einkunftsarten im Sinne des $ 2 Abs. 1 Ziff, 5
bis 7 entsprechend.

(4) Für die Anerkennung von Mehraufwendungen
für Verpflegung als Werbungskosten können durch
Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustim-
mung des Bundesrates Höchstbeträge bestimmt wer-
den; diese Höchstbeträge dürfen 140 vom Hundert
der pauschalen Tagegeldbeträge des Bundesreise-
kostengesetzes nicht überschreiten.

89a
Pauschbeiräge für Werbungskosten

Für Werbungskosten sind bei der Ermittlung der
Einkünfte die folgenden Pauschbeträge abzuziehen,
wenn nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen
werden:



1. von den Einnahmen aus nichtselbständiger Ar-
beit:
ein Pauschbetrag von 564Deutsche Mark;

2. von den Einnahmen aus Kapitalvermögen:
ein Pauschbetrag von 100Deutsche Mark;
bei Ehegatten, die nach $$ 26, 26b zusammen
veranlagt werden, erhöht sich dieser Pauschbe-
trag auf insgesamt 200Deutsche Mark;

3. von wiederkehrenden Bezügen im Sinne des $ 22
Ziff. 1:
ein Pauschbetrag von 200Deutsche Mark.

Die Pauschbeträge dürfen im Fall der Ziffer I nur
bis zur Höhe der um die Freibeträge nach $ 19
Abs. 2 bis 4 geminderten Einnahmen, in den Fällen
der Ziffern 2 und 3 nur bis zur Höhe der Einnahmen
abgezogen werden.

4a. Umsatzsteuerrechtlicher Vorsteuerabzug
&9b

(1) Der Vorsteuerbetrag nach $ 15 des Umsatz-
steuergesetzes vom 29. Mai 1967 (Bundesgesetzbl. I
S. 545) gehört, soweit er bei der Umsatzsteuer abge-
zogen werden kann, nicht zu den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten des Wirtschaftsguts, auf
dessen Anschaffung oder Herstellung er entfällt.
Der Teil des Vorsteuerbetrags, der nicht abgezogen
werden kann, braucht den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten des Wirtschaftsguts, auf dessen An-
schaffung oder Herstellung der Vorsteuerbetrag
entfällt, nicht zugerechnet zu werden,
1. wenn er 25 vom Hundert des Vorsteuerbetrags

und500DeutscheMark nicht übersteigt,oder
2. wenn die zum Ausschluß vom Vorsteuerabzug

führenden Umsätze nicht mehr als drei vom Hun-
dert des Gesamtumsatzes betragen.
(2) Wird der Vorsteuerabzug nach $ 15 Abs. 7

und Abs. 8 Nr. 3 oder Nr. 4 oder $ 15a des Umsatz-
steuergesetzes berichtigt, so sind die Mehrbeträge
als Betriebseinnahmen oder Einnahmen, die Minder-
beträge als Betriebsausgaben oder Werbungskosten
zu behandeln; die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten bleiben unberührt.
(3) Die Umsatzsteuer für den Selbstverbrauch

nach $ 30 des Umsatzsteuergesetzes gehört zu den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Wirt-
schaftsguts, auf dessen Selbstverbrauch sie entfällt.

5. Sonderausgaben
810

(1) Sonderausgaben, die vom Gesamtbetrag der
Einkünfte abgezogen werden, sind die folgenden
Aufwendungen, wenn sie weder Betriebsausgaben
noch Werbungskosten sind:
1. auf besonderen Verpflichtungsgründen beruhende

Renten und dauernde Lasten, die nicht mit Ein-
künften in wirtschaftlichem Zusammenhang ste-
hen, die bei der Veranlagung außer Betracht

bleiben. Bei Leibrenten kann nur der Anteil ab-
gezogen werden, der sich aus der in $ 22 Ziff. 1
Buchstabe a aufgeführten Tabelle ergibt; in den
Fällen des $ 22 Ziff. 1 Buchstabe a letzter Satz
kann nur der Anteil, der nach der in dieser Vor-
schrift vorgesehenen Rechtsverordnung zu ermit-
teln ist, abgezogen werden;

versicherungen, zu den gesetzlichen Renten-
versicherungen und an die Bundesanstalt für
Arbeit;

b) Beiträge zu den folgenden Versicherungen auf
den Erlebens- oder Todesfall:
aa) Risikoversicherungen, die nur für den To-

desfall eine Leistung vorsehen,
bb) Rentenversicherungen ohne Kapitalwahl-

recht,
cc) Rentenversicherungen mit Kapitalwahl-

recht gegen laufende Beitragsleistung,
wenn das Kapitalwahlrecht nicht vor Ab-
lauf von zwölf Jahren seit Vertragsab-
schluß ausgeübt werden kann,

dd) Kapitalversicherungen gegen laufende
Beitragsleistung mit Sparanteil, wenn der
Vertrag für die Dauer von mindestens
zwölf Jahren abgeschlossen worden ist.

Fondsgebundene Lebensversicherungen sind aus-
geschlossen;

Baudarlehen. Beiträge, die nach Ablauf von vier
Jahren seit Vertragsabschluß geleistet werden,
können nur insoweit abgezogen werden, als sie
das Eineinhalbfache des durchschnittlichen Jah-
resbetrags der in den ersten vier Jahren gelei-
steten Beiträge im Veranlagungszeitraum nicht
übersteigen;

gleichsgesetzes abzugsfähigen Teile der Ver-
mögensabgabe, der Hypothekengewinnabgabe
und der Kreditgewinnabgabe;

Berufsausbildung oder seine Weiterbildung in
einem nicht ausgeübten Beruf bis zu 900 Deut-
sche Mark im Kalenderjahr. Dieser Betrag erhöht
sich auf 1200 Deutsche Mark, wenn der Steuer-
pflichtige wegen der Ausbildung oder Weiterbil-
dung außerhalb des Orts untergebracht ist, in
dem er einen eigenen Hausstand unterhält. Die
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend,wenn dem
Steuerpflichtigen Aufwendungen für eine Berufs-
ausbildungoder Weiterbildung seinesEhegatten
erwachsen; in diesem Fall können die Beträge
von 900 Deutsche Mark und 1200 Deutsche Mark
für den in der Berufsausbildungoder Weiterbil-
dung befindlichen Ehegatten insgesamt nur ein-
mal abgezogen werden. Als Aufwendungen für
eine Berufsausbildung gelten auch Aufwendun-
gen für eine hauswirtschaftliche Aus- oder Wei-
terbildung. Zu den Aufwendungen für eine Be-
rufsausbildung oder Weiterbildung gehören nicht
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Aufwendungen für den Lebensunterhalt, es sei
denn, daß es sich um Mehraulwendungen handelt,
die durch eine auswärtige Unterbringung im
Sinne des Salzes 2 enlstehen.
(2) Vorausselzung für den Abzug der in Absatz 1

Ziff. 2 und 3 bezeichneten Beiträge (Vorsorgeauf-
wendungen) ist, daß sie
1. weder unmittelbar noch millelbar in wirtschaft-

lichem Zusammenhang mit der Aufnahme eines
Kredits stehen,

2. nicht in unmitlelbarem wirtschaftlichem Zusam-
menhang ınil steuerfreien Einnahmen stehen und

3. an Versicherungsunternehmen oder Bausparkas-
sen, die ihren Silz oder ihre Geschäftsleitung im
Inland haben oder denen die Erlaubnis zum Ge-
schäftsbetrieb im Inland erteilt ist, oder an einen
Sozialversicherungsträger geleistet werden.
(3) Vorsorgeaulwendungen (Absatz 1 Ziff. 2 und 3)

können je Kalenderjahr bis zu den folgenden
Höchstbeträgen abgezogen werden:
1. Beiträge im Sinne des Absalzes I Ziff. 2 und 3

zusammen bis zu 1800 Deutsche Mark,
im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten
bis zu 3 600Deutsche Mark.
Diese Beträge erhöhen sich für jedes Kind des
Steuerpflichligen ($ 32 Abs. 4 bis 7) um

600DeutscheMark;
. Beiträge im Sinne des Absatzes 1 Ziff. 2 zusätz-
lich bis zu 1500Deutsche Mark,
im Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten
bis zu 3000 Deutsche Mark.
Diese Beträge verminderm sich bei Arbeitneh-
mern um den vom Arbeitgeber geleisteten ge-
setzlichen Beitrag zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung sowie um steuerlreie Zuschüsse des
Arbeitgebers im Sinne des $ 3 Ziff. 62 Satz 2
und 3;

=

3. Beiträge im Sinne des Absatzes 1 Ziff, 2 und 3,
die die nach den Ziffern 1 und 2 abziehbaren Be-
träge übersteigen, zur Hälfte, höchstens bis zu
50 vom Hundert des Höchstbetrags nach Ziffer 1.
(4) Steuerpflichtige, die Anspruch auf eine Prämie

nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz haben, kön-
nen für jedes Kalenderjahr wählen, ob sie für Bau-
sparbeiträge {Absatz I Ziff. 3) den Sonderausgaben-
abzug oder eine Prämie nach dem Wohnungsbau-
Prämiengeselz erhalten wollen (Wahlrecht). Das
Wahlrecht kann für die Bausparbeiträgeeines Ka-
lenderjahrs nur einheitlich ausgeübt werden. Steuer-
pflichtige, denen im Kalenderjahr der Beitragslei-
stung gemeinsam der Höchsibetrag des $ 3 Abs. 2
des Wohnungsbau-Prämiengesetzes zusteht, können
ihr Wahlrecht nur einheitlich ausüben. Eine Ände-
rung der getroffenen Wahl ist nicht zulässig. Das
Wahlrecht wird zugunsten des Sonderausgabenab-
zugs dadurch ausgeübt, daß der Steuerpflichtige
einen ausdrücklichen Antrag auf Berücksichtigung
der betreffenden Sonderausgaben stellt.
(5) Der Steuerpflichtige oder Personen, denen im

Kalenderjahr der Beitragsleistung gemeinsam der
Höchstbetrag des $ 2 Abs. 2 des Spar-Prämiengeset-
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zes oder des $ 3Abs. 2 desWohnungsbau-Prämienge-
setzes zusteht, können für Bausparbeiträge den Son-
derausgabenabzug nicht erhalten, wenn der Steuer-
pflichtige oder eine der bezeichneten Personen eine
Prämie nach dem Spar-Prämiengesetz oder dem
Wohnungsbau-Prämiengesetz beantragt hat (Kumu-
lierungsverbot). Dies gilt nicht, wenn die Bauspar-
beiträge, für die der Sonderausgabenabzug, oder die
prämienbegünstigten Aufwendungen, für die die
Prämie beantragt worden ist, ausschließlich ver-
mögenswirksame Leistungen darstellen, für die eine
Arbeitnehmer-Sparzulage ($ 12 Abs. 1 des Dritten
Vermögensbildungsgesetzes) gewährt wird.
(6) Nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ist eine

Nachversteuerung durchzuführen
1. bei Rentenversicherungen gegen Einmalbeitrag

(Absatz 1 Ziff. 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe
bb), wenn vor Ablauf von zwölf Jahren seit Ver-
tragsabschluß, außer im Schadensfall oder bei Er-
bringung der vertragsmäßigen Rentenleistung,
Einmalbeiträge ganz oder zum Teil zurückgezahlt
oder Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag
ganz oder zum Teil abgetreten oder beliehen wer-
den;

2. bei Bausparverträgen (Absatz I Ziff. 3), wenn vor
Ablauf von zehn Jahren seit Vertragsabschluß,
außer im Fall desTodes des Bausparersoder des
Einiritts seiner völligen Erwerbsunfähigkeit, die
Bausparsumme ganz oder zum Teil ausgezahlt,
geleistete Beiträge ganz oder zum Teil zurückge-
zahlt oder Ansprüche aus dem Bausparvertrag
abgetreten oder beliehen werden. Unschädlich
sind jedoch die Auszahlung der Bausparsumme
oder die Beleihung von Ansprüchen aus dem
Bausparvertrag, wenn der Steuerpflichtige die
empfangenen Beträge unverzüglich und unmittel-
bar zum Wohnungsbau verwendet, und die Ab-
tretung, wenn der Erwerber die Bausparsumme
oder die auf Grund einer Beleihung empfangenen
Beträge unverzüglich und unmittelbar zum Woh-
nungsbau für den Abtretenden oder dessen An-
gehörige im Sinne des $ 10 des Steueranpassungs-
gesetzes verwendet.

8 10a
Steuerbegünstigung

des nicht entnommenen Gewinns
(1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur
Inanspruchnahme von Rechten und Vergünstigun-
gen berechtigt sind oder

NS. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,
Weltanschauung oder politischer Gegnerschaft
gegen den Nationalsozialismus verfolgt worden
sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und
ihre Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft und aus
Gewerbebetrieb nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 ermit-
teln, können auf Antrag bis zu 50 vom Hundert der
Summe der nicht entnommenen Gewinne, höchstens
aber 20 000 Deutsche Mark als Sonderausgaben vom
Gesamtbetrag der Einkünfte abziehen. Als nicht ent-
nommen gilt auch der Teil der Summe der Gewinne,
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der zur Zahlung der auf die Betriebsvermögen ent-
fallenden Abgaben nach dem Lastenausgleichsgesetz
verwendet wird. Der als steuerbegünstigt in An-
spruch genommene Teil der Summe der Gewinne ist
bei der Veranlagung besonders festzustellen.

(2) Übersteigen in einem der auf die Inanspruch-
nahme der Steuerbegünstigung (Absatz 1) folgenden
drei Jahre bei dem Steuerpflichtigen oder seinem
Gesamtrechtsnachfolger die Entnahmen aus dem Be-
trieb die Summe der bei der Veranlagung zu berück-
sichtigenden Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft
und aus Gewerbebetrieb, so is! der übersteigende
Betrag (Mehrentnahme) bis zur Höhe des besonders
festgestellten Betrags (Absatz | letzter Satz) dem
Einkommen im Jahr der Mehrentnahme zum Zweck
der Nachversteuerung hinzuzurechnen. Beträge, die
zur Zahlung der auf die Betriebsvermögen entfallen-
den Abgaben nach dem Lastenausgleichsgesetz ver-
wendet. werden, rechnen auch in diesem Fall nicht
zu den Entnahmen. Soweit Entnahmen zur Zahlung
von Erbschaftsteuer auf den Erwerb des Betriebsver-
mögens von Todes wegen oder auf den Übergang
des Betriebsvermögens an Personen der Steuer-
klasse I des $ 9 des Erbschaftsteuergesetzes verwen-
det werden oder soweit sich Entnahmen durch Ver-
äußerung des Betriebs ($$ 14 und 16)ergeben, unter-
liegen sie einer Nachversteuerung mit den Sätzen
des & 34 Abs. 1; das gill nicht für die Veräußerung
eines Teilbetriebs und im Fall der Umwandlung in
eine Kapitalgesellschaft. Auf Antrag des Steuer-
pflichtigen ist eine Nachversteuerung auch dann
vorzunehmen, wenn in dem in Betracht kommenden
Jahr eine Mehrentnahme nicht vorliegt.

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten
entsprechend für den Gewinn aus selbständiger Ar-
beit mit der Maßgabe, daß dieser Gewinn hinsicht-
lich der Steuerbegünstigung (Absatz 1) und der
Nachversteuerung (Absatz 2) für sich zu behandeln
ist. :

(4) Die Steuerbegünstigung nach den Absätzen 1
bis 3 kann nur für den Veranlagungszeitraum, in
dem der Steuerpflichtige im Geltungsbereich dieses
Gesetzes erstmals Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Ar-
beit erzielt hat, und für die folgenden sieben Ver-
anlagungszeiträume in Anspruch genommen wer-
den. Nach Ablauf von 20 Veranlagungszeiträumen
seit der erstmaligen Begründung eines Wohnsitzes
oder gewöhnlichen Aufenthalts imGeltungsbereich
dieses Gesetzes, frühestens jedoch seit dem 1. Ja-
nuar 1950, ist die Inanspruchnahme der Steuerbe-
günsligung nach den Absätzen 1 bis 3 nicht zulässig.

$ 10b
Steuerbegünstigte Zwecke

(1) Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirch-
licher, religiöser, wissenschaftlicher und staatspoli-
tischer Zwecke und der als besonders förderungs-
würdig anerkannten gemeinnützigen Zwecke sind
bis zur Höhe von insgesamt 5 vom Hundert des Ge-
samtbetrags der Einkünfte oder 2 vom Tausend der
Summe der gesamten Umsätze und der im Kalender-
jahr aufgewendeten Löhne und Gehälter als Sonder-

ausgaben abzugsfähig. Für wissenschaftliche und
staatspolitische Zwecke erhöht sich der Vomhun-
dertsatz von 5 um weitere 5 vom Hundert. Als Aus-
gabe im Sinne dieser Vorschrift gilt auch die Zu-
wendung von Wirtschaftsgütern mit Ausnahme von
Nutzungen und Leistungen. Ist das Wirtschaftsgut
unmittelbar vor seiner Zuwendung einem Betriebs-
vermögen entnommen worden, so darf bei der Er-
mittlung der Ausgabenhöhe der bei der Entnahme
angesetzte Wert nicht überschritten werden. In allen
übrigen Fällen bestimmt sich die Höhe der Ausgabe
nach dem gemeinen Wert des zugewendeten Wirt-
schaftsguts.
(2) Beiträge und Spenden an politische Parteien

im Sinne des $ 2 des Parteiengesetzes sind bis zur
Höhe von insgesamt 600 Deutsche Mark und im Fall
der Zusammenveranlagung von Ehegatten bis zur
Höhe von insgesamt 1200 Deutsche Mark im Kalen-
derjahr abzugsfähig.

$ 10c
Sonderausgaben-Pauschbetrag,

Vorsorge-Pauschbetrag, Vorsorgepauschale
(1) Für Sonderausgaben im Sinne des $ 10 Abs. 1

Ziff. 1, 4 bis 7 und des $ 10b wird ein Pauschbetrag
von 240 Deutsche Mark abgezogen (Sonder-
ausgaben-Pauschbetrag), wenn der Steuerpflichtige
nicht höhere Aufwendungen nachweist.

(2) Für Vorsorgeaufwendungen ($ 10 Abs. 1 Ziff. 2
und 3) wird ein Pauschbetragvon 300 Deutsche
Mark abgezogen (Vorsorge-Pauschbetrag), wenn der
Steuerpflichtige nicht höhere Aufwendungen nach-
weist.

(3) Hat der Steuerpflichtige Arbeitslohn bezogen,
tritt an die Stelle des Vorsorge-Pauschbetrags nach
Absatz 2 eine Vorsorgepauschale. Die Vorsorge-
pauschale beträgt
1. acht vom Hundert des Arbeitslohns, höchstens

1800 Deutsche Mark zuzüglich 600 Deutsche
Mark für jedes Kind ($ 32 Abs. 4 bis 7), zuzüglich

2. acht vom Hundert des Arbeitslohns, höchstens
900 Deutsche Mark zuzüglich 300 Deutsche Mark
für jedes Kind ($ 32 Abs. 4 bis 7),

mindestens 300 Deutsche Mark. Die Vorsorge-
pauschale ist auf den nächsten durch 30 ohne Rest
teilbaren vollen Deutsche-Mark-Betrag abzurunden,
wenn sie nicht bereits durch 30 ohne Rest teilbar
ist. Arbeitslohn im Sinne dieser Vorschrift ist der
um die Freibeträge nach $ 19 Abs. 2 und 3 und den
Altersentlastungsbetrag ($ 24a) verminderte Ar-
beitslohn, höchstens der Jahresbetrag der maß-
gebenden Beitragsbemessungsgrenze in der gesetz-
lichen Rentenversicherung der Angestellten.

(4) Im Fall der Zusammenveranlagung von Ehe-
gatten zur Einkommensteuer gilt folgendes:
1. der Betrag von 240 Deutsche Mark des Absat-

zes 1, der Betrag von 300 Deutsche Mark des
Absatzes 2 und die Beträgevon 1800 Deutsche
Mark, 900 DeutscheMark sowie der Mindest-
betrag von 300 Deutsche Mark des Absatzes 3
sind zu verdoppeln;



2. Absalz 3 ist an Stelle des Absatzes 2 anzuwen-
den, wenn mindestens einer der Ehegatten Ar-
beitslohn bezogen hat;

3. Absatz 3 Satz 4 ist auf den Arbeitslohn jedes
Ehegatten gesondert anzuwenden.

Bei Steuerpllichtigen, bei denen die tarifliche Ein-
kommensteuer nach $ 32a Abs.6 zu ermitteln ist,
sind der Betrag von 240 Deutsche Mark des Ab-
satzes 1 und die Beträge von 1800 Deutsche Mark,
900 Deutsche Mark sowie der Mindestbetrag von
300 Deutsche Mark des Absatzes 3 zu verdoppeln.

$ 10d
Verlustabzug

Steuerpflichtige, die den Gewinn nach $ 4 Abs. 1
oder nach $ 5 ermitteln, können die Verluste der
fünf vorangegangenen Veranlagungszeiträume aus
Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und
aus selbständiger Arbeit wie Sonderausgaben vom
Gesamtbetrag der Einkünfte abziehen, soweit ihnen
ein Ausgleich oder Abzug der Verluste in den vor-
angegangenen Veranlagungszeiträumen nicht mög-
lich war.

6. Vereinnahmung und Verausgabung
& 11

(l) Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahrs
bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zugeflos-
sen sind. Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen,
die dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn
oder kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahrs,
zu dem sie wirtschaftlich gehören, zugeflossen sind,
gelten als in diesem Kalenderjahr bezogen. Für Ein-
nahmen aus nichtselbständiger Arbeit gilt $ 38a
Abs. 1 Satz 2 und 3. Die Vorschriften über die
Gewinnermittlung ($ 4 Abs. 1, $ 5) bleiben unbe-
rührt.

(2) Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzuset-
zen, in dem sie geleistet worden sind. Für regel-
mäßig wiederkehrende Ausgaben gilt Absatz 1
Satz 2 entsprechend. Die Vorschriften über die Ge-
winnermittlung ($ 4 Abs. 1, $ 5) bleiben unberührt.

7. Nicht abzugsfähige Ausgaben
$ 12

Unbeschadet der Vorschrift des $ 10 dürfen weder
bei den einzelnenEinkunftsartennoch vom Gesamt-
betrag der Einkünfte abgezogen werden
1. die für den Haushalt des Steuerpflichtigenund

für den Unterhalt seiner Familienangehörigen
aufgewendeten Beträge. Dazu gehören auch die
Aufwendungen für die Lebensführung, die die
wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung des
Steuerpflichtigen mit sich bringt, auch wenn sie
zur Förderung des Berufs oder der Tätigkeit des
Steuerpflichtigen erfolgen;

SD. freiwillige Zuwendungen, Zuwendungen auf
Grund einer freiwillig begründeten Rechtspflicht
und Zuwendungen an eine gegenüber dem Steuer-
pflichtigen oder seinem Ehegatten gesetzlich

unterhaltsberechtigte Person oder deren Ehegat-
ten, auch wenn diese Zuwendungen auf einer
besonderen Vereinbarung beruhen;

sonensteuern sowie die Umsatzsteuer für den
Eigenverbrauch und für Lieferungen oder son-
stige Leistungen, die Entnahmen sind.

8. Die einzelnen Einkunftsarten

a) Land- und Forstwirtschafit
($ 2 Abs. 1 Ziff. 1)

8 13
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

(1) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind

Forstwirtschaft, Weinbau, Gartenbau, Obstbau,
Gemüsebau, Baumschulen und aus allen Betrie-
ben, die Pflanzen und Pflanzenteile mit Hilfe der
Naturkräfte gewinnen. Zu diesen Einkünften ge-
hören auch die Einkünfte aus der Tierzucht und
Tierhaltung, wenn im Wirtschaftsjahr
für die ersten 20Hektar

nicht mehr als 10Vieheinheiten,
für die nächsten 10Hektar

nicht mehr als 7 Vieheinheiten,
für die nächsten 10Hektar

nicht mehr als 3 Vieheinheiten,
und für die weitere Fläche

nicht mehr als 1,5Vieheinheiten
je Hektar der vom Inhaber des Betriebs regel-
mäßig landwirtschaftlich genutzten Fläche er-
zeugt oder gehalten werden. Die Tierbestände
sind nach dem Futterbedarf in Vieheinheiten um-
zurechnen. $ 51 Abs. 2 bis 5 und $ 122 Abs. 2
des Bewertungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. Dezember 1965 (Bundes-
gesetzbl.I S. 1861), zuletzt geändert durch das
Bewertungsänderungsgesetz 1971 vom 27. Juli
1971(Bundesgesetzbl. IS. 1157),sind anzuwenden.
Die Einkünfte aus Tierzucht und Tierhaltung
einer Gesellschaft, bei der die Gesellschafter als
Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind,
gehören zu den Einkünften im Sinne des Sat-
zes 1, wenn die Voraussetzungen des $ 5la des
Bewertungsgesetzes erfüllt sind und andere Ein-
künfte der Gesellschafter aus dieser Gesellschaft
zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
gehören;

Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirt-
schaft, Imkerei und Wanderschäferei;

einer Landwirtschaft oder einer Forstwirtschaft
im Zusammenhang steht;

genossenschalten und ähnlichen Realgemeinden
im Sinne des $ 3 Abs. 2 des Körperschaftsteuer-
gesetzes.



(2) Zu den Einkünften im Sinne des Absatzes 1

Einkünfte aus einem land- und forstwirtschaft-
lichen Nebenbetrieb. Als Nebenbetrieb gilt ein
Betrieb, der dem land- und forstwirtschaftlichen
Hauptbetrieb zu dienen bestimmt ist;

tigen, wenn die Wohnung die bei Betrieben glei-
cher Art übliche Größe nicht überschreitet.
(3) Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

(4) Werden einzelne Wirtschaftsgüter eines land-

$ 13a
Ermittlung des Gewinns aus Land- und
Forstwirischaft nach Durchschnittsätzen

(1) Bei Steuerpflichtigen, die nicht auf Grund ge-

durch Betriebsvermögensvergleich zu ermitteln,
wenn für das erste dieser Wirtschaftsjahre Bü-
cher geführt werden und ein Abschluß gemacht
wird,

Betriebsausgaben zu ermitteln, wenn für das
erste dieser Wirischaftsjahre keine Bücher ge-
führt werden und kein Abschluß gemacht wird,
aber die Betriebseinnahmen und Betriebsausga-
ben aufgezeichnet werden, für das zweite bis
vierte Wirtschaftsjahr bleibt $ 161 Abs. 1 der
Reichsabgabenordnung unberührt.

(2) Gewinn ist die Summe aus
dem Grundbetrag (Absatz 3),
dem Wert der Arbeitsleistung des Betriebsinha-
bers und seiner im Betrieb tätigen Angehörigen
(Absatz 4),

3. den vereinnahmten Pachtzinsen (Absatz 5 Satz 3),
4. den Zuschlägen nach Absatz 6,
5. dem Nutzungswert der Wohnung des Betriebs-

inhabers mit einem Achtzehntel des im Einheits-
wert besonders ausgewiesenen Wohnungswerts,

Abzusetzen sind verausgabte Pachtzinsen (Absatz 5
Satz 1 und 2) und diejenigen Schuldzinsen, die Be-
triebsausgaben sind, sowie dauernde Lasten, die Be-
triebsausgaben sind und die bei der Einheitsbewer-
tung nicht berücksichtigt sind.

(3) Als Grundbetrag ist der zwölfte Teil des Aus-
gangswerts anzusetzen. Dieser ist nach den folgen-
den Ziffern 1bis 5 zu ermitteln:
1. Zum Ausgangswert gehören die folgenden im

maßgebenden Einheitswert des Betriebs der
Land- und Forstwirtschaft ausgewiesenen Werte:
a) der Vergleichswert der landwirtschaftlichen

Nutzung einschließlich der dazugehörenden
Abschläge und Zuschlägenach $ 41 des Be-
wertungsgeseizes, jedoch ohne Sonderkultu-
ren,

b) die Hektarwerte des Geringstlandes und
c) die Vergleichswerte der Sonderkulturen, der

weinbaulichen Nutzung, der gärtnerischen
Nutzung und der sonstigen land- und forst-
wirtschaftlichen Nutzung einschließlich der zu
diesen Nutzungen oder Nutzungsteilen gehö-
renden Abschläge und Zuschläge nach $ 41
des Bewertungsgesetzes sowie die Einzel-
ertragswerte der Nebenbetriebe und des Ab-
baulandes, wenn die für diese Nutzungen,
Nutzungsteile und sonstigen Wirtschaftsgüter
nach den Vorschriften des Bewertungsgeset-
zes ermitteltenWerte zuzüglich oder abzüg-
lich des sich nach Ziffer 4 ergebenden Werts
insgesamt 4000 Deutsche Mark nicht über-
steigen.

Maßgebend ist grundsätzlich der Einheitswert,
der auf den letzten Feststellungszeitpunkt
(Hauptfeststellungs-, Fortschreibungs-, oder
Nachfeststellungszeitpunkt) festgestellt worden
ist, der vor dem Beginn des Wirtschaftsjahrs
liegt oder mit dem Beginn des Wirtschaftsjahrs
zusammenfällt, für das der Gewinn zu ermitteln
ist. Sind bei einer Fortschreibung oder Nachfest-
stellung die Umstände, die zu der Fortschreibung
oder Nachifeststellung geführt haben, bereits vor
Beginn des Wirtschaftsjahrs eingetreten, in das
der Fortschreibungs- oder Nachfeststellungs-
zeitpunkt fällt, so ist der fortgeschriebene oder
nachfestgestellte Einheitswert bereits für die Ge-
winnermittlung dieses Wirtschaftsjahrs maßge-
bend. $ 218 Abs.2 und 4 und $ 232 Abs.2 der
Reichsabgabenordnung sind anzuwenden.

2. Beim Pächter ist der Vergleichswert der land-
wirtschaftlichen Nutzung des eigenen Betriebs
der Land- und Forstwirtschaft um den Vergleichs-
wert der landwirtschaftlichen Nutzung für die zu-
gepachteten landwirtschaftlichen Flächen zu er-
höhen. Besteht für die zugepachteten landwirt-
schaftlichen Flächen kein besonderer Vergleichs-
wert, so ist die Erhöhung nach dem Hektarwert
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zu errechnen, der bei der Einheitsbewertung für
den eigenen Betrieb beim Vergleichswert der
landwirtschaftlichen Nutzung zugrunde gelegt
worden ist.

3. Beim Verpächter ist der Vergleichswert der land-
wirtschaftlichen Nutzung um den Wertanteil zu
vermindern, der auf die verpachteten landwirt-
schaftlichen Flächen entfällt.

4. Werden Flächen mit Sonderkulturen, weinbau-
licher Nutzung, gärtnerischer Nutzung, sonsti-
ger land- und forstwirtschafllicher Nutzung so-
wie Nebenbetriebe oder Abbauland zugepachtet
oder verpachtet, so sind deren Werte oder deren
nach entsprechender Anwendung der Ziffern 2
und 3 ermittelten Werte den Werten der in Zif-
fer 1 Buchstabe c genannten Nutzungen, Nut-
zungsteile oder sonstigen Wirtschaftsgüter im
Fall der Zupachtung hinzuzurechnen oder im
Fall der Verpachtung von ihnen abzuziehen.

chen und Wirtschaftsgüler der in Ziffer 4 be-
zeichneten Arl eines Betriebs, die bei der Ein-
heitsbewertung nach $ 69 des Bewertungsgeset-
zes dem Grundvermögen zugerechnet und mit
dem gemeinen Wert bewertet worden sind, sind
mit dem Wert anzusetzen, der sich nach den
Vorschriften über die Bewertung des land- und
forstwirtschaftlichen Vermögens ergeben würde.
Dieser Wert ist nach dem Hektarwert zu errech-
nen, der bei der Einheitsbewertung für den eige-
nen Betrieb beim Vergleichswert der jeweiligen
Nutzung zugrunde gelegt worden ist oder zu-
grunde zu legen wäre.

(4) Der Wert der Arbeitsleistung ist nach den fol-
genden Ziffern 1bis 5 zu ermitteln:

1. Der Wert der Arbeitsleistung beträgt für
a) die körperliche Mitarbeit des Betriebsinha-

bers und der im Betrieb beschäftigten Ange-
hörigen ($ 10 Steueranpassungsgesetz) bei
einem Ausgangswert (Absatz 3)
aa) bis 25 000Deutsche Mark

je 4400 Deutsche Mark
bb) über 25 000Deutsche Mark

bis 50 000Deutsche Mark
je 4 600Deutsche Mark

cc) über 50000Deutsche Mark
je 4800 Deutsche Mark,

b) die Leitung des Betriebs 2,5 vom Hundert des
Ausgangswerts nach Absatz 3.

unter 15 Jahren bleibt außer Betracht. Bei Fa-
milienangehörigen, die zu Beginn des Wirt-
schaftsjahrs das 15., nicht aber das 18.Lebens-
jahr vollendet haben, ist der Wert der Arbeits-
leistung mit der Hälfte des in Ziffer 1 Buchstabe a
genannten Betrags anzusetzen.

3. Sind die in denZiffern 1 und 2 bezeichnetenPer-
sonen nicht voll im Betrieb beschäftigt, so ist
ein der körperlichen Mitarbeit entsprechender

Teil des nach Ziffer 1 Buchstabe a und Ziffer 2
maßgebenden Werts der Arbeitsleistung anzu-
setzen. Satz 1 gilt entsprechend bei Minderung
der Erwerbsfähigkeit. Für Angehörige, mit
denen Arbeitsverträge abgeschlossen sind, unter-
bleibt der Ansatz des Werts der Arbeitsleistung.

4. Der Wert der körperlichen Mitarbeit der Person,
die den Haushalt führt, vermindert sich für jede
im Haushalt voll beköstigte und untergebrachte
Person um 20 vom Hundert.

a . Der Wert der Arbeitsleistung der Angehörigen
kann höchstens für die nach Art und Größe des
Betriebs angemessene Zahl von Vollarbeitskräf-
ten angesetzt werden. Entgeltlich beschäftigte
Vollarbeitskräfte sind entsprechendder Dauer
ihrer Beschäftigung auf die angemessene Zahl
der Arbeitskräfte anzurechnen. Die zu berück-
sichtigende Zahl von Vollarbeitskräften darf bei
der landwirtschaftlichen Nutzung (Absatz 3 Ziff. 1
Buchstabe a) 0,07 Vollarbeitskraft je Hektar
nicht übersteigen,

(5) Pachtzinsen sind abziehbar, soweit sie den
zwölften Teil des Ausgangswerts für die gepach-
teten Flächen nach Absatz 3 Ziff. 2 und 4 nicht über-
steigen. Im Fall der Zupachtung eines Wohngebäu-
des können die hierauf entfallenden Pachtzinsen bis
zur Höhe von einem Achtzehntel des Wohnungs-
wertis abgezogen werden. Eingenommene Pachtzin-
sen sind hinzuzurechnen, wenn sie zu den Einkünf-
ten aus Land- und Forstwirtschaft gehören.
(6) Für Erträge aus

1. den in Absatz 3 Ziff.1 Buchstabe c genannten
Nutzungen, Nutzungsteilen und sonstigen Wirt-
schaftsgütern, wenn die hierfür nach den Vor-
schriften des Bewertungsgesetzes ermittelten
Werte zuzüglich oder abzüglich des sich nach
Absatz 3 Ziff. 4 ergebenden Werts 4 000 Deutsche
Mark übersteigen,

2. forstwirtschaftlicher Nutzung,
3. anderen Betriebsvorgängen, die bei der Feststel-

lung des Ausgangswerts nach Absatz 3 nicht be-
rücksichtigt worden sind,

sind Zuschläge zu dem nach den Absätzen 2 bis 5
ermittelten Betrag zu machen, wenn er dadurch um
mindestens800DeutscheMark erhöhtwird. Das gilt
auch für Gewinne aus der Veräußerung oder Ent-
nahme von Grund und Boden, hierbei sind $ 4
Abs. 3 sowie $ 55 entsprechend anzuwenden.

8 14
VeräußerungdesBetriebs

Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
gehören auch Gewinne, die bei der Veräußerung
eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs oder
Teilbetriebs oder eines Anteils an einem land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen erzielt wer-
den. $ 16 Abs. 1 Ziff. 1 letzter Halbsatz und Abs. 2
bis 4 gilt mit der Maßgabe entsprechend,daß der
Freibetragnach $ 16Abs. 4 nicht zu gewährenist,
wenn der Freibetrag nach $ 14a Abs.1 gewährt
wird.



$ 14a
Vergünstigungen bei der Veräußerung

(1) Veräußert ein Steuerpflichtiger nach dem

der für den Zeitpunkt der Veräußerung maßge-
bende Einheitswert des Betriebs 30000 Deutsche
Mark nicht übersteigt,

$ 2 Abs. 1 Zifl.2 bis 7 in den dem Veranlagungs-
zeilraum der Veräußerung vorangegangenen bei-
den Veranlagungszeiträumen jeweils den Betrag
von 12000 Deutsche Mark nicht überstiegen
haben. Bei Ehegatten, die nicht dauernd getrennt
leben, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß die Ein-
künfte beider Ehegatten zusammen jeweils
24000 Deutsche Mark nicht überstiegen haben.

(2) Der Anwendung des Absatzes I und des & 34

(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des Be-

die Vorausseizungen des Absatzes 1 erfüllt sind
und

schaftlichen Betrieb zum Zwecke der Struktur-
verbesserung nach Maßgabe des $ 41 Abs.1
Buchstabe c des Gesetzes über eine Altershilfe
für Landwirte abgegeben hat und dies durch eine
Bescheinigung der zuständigen Alterskasse nach-
weist.

(4) Veräußert ein Steuerpflichtiger nach dem

der Veräußerungspreis nach Abzug der Veräuße-
rungskosten innerhalb von sechs Monaten nach
der Veräußerung
a) zur Abfindung weichender Erben oder
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b) zur Tilgung von Schulden, die zu dem land-
und forstwirtschaftlichen Betrieb gehören und
nicht im Zusammenhang mit der Veräußerung
stehen,

verwendet wird und
2. das Einkommen des Steuerpflichtigen ohne Be-

rücksichtigung des Freibetrags in den dem Ver-
anlagungszeitraum der Veräußerung vorange-
gangenen Veranlagungszeitraum den Betrag von
24000 Deutsche Mark nicht überstiegen hat; bei
Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b zusammen
veranlagt werden, erhöht sich der Betrag von
24000 Deutsche Mark auf 48000 Deutsche Mark.

Verwendet der Steuerpflichtige den Veräußerungs-
preis nur zu einem Teil zu den in Satz 2 Ziff. 1 an-
gegebenen begünstigten Zwecken, so ist nur der
Teil des Veräußerungsgewinns steuerfrei, der dem
Verhältnis entspricht, in dem der für die begünstig-
ten Zwecke verwendete Teil des Veräußerungs-
preises zu dem gesamten Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten steht.

(5) Für alle Veräußerungen im Sinne des Absat-
zes 4 in dieser und in der vor dem1. Januar 1974
geltenden Fassung wird dem Steuerpflichtigen ins-
gesamt nur einmal ein Freibetrag von höchstens
60000Deutsche Mark gewährt.

b) Gewerbebetrieb
($2 Abs. 1 Ziff. 2)

$&15
Einkünfte aus Gewerbebetrieb

(1) Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind
1. Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen. Dazu

gehören auch Einkünfte aus gewerblicher Boden-
bewirtschaftung, z.B. aus Bergbauunternehmen
und aus Betrieben zur Gewinnung von Torf, Stei-
nen und Erden, soweit sie nicht land- oder forst-
wirtschaftliche Nebenbetriebe sind;

2. die Gewinnanteile der Gesellschafter einer offe-
nen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesell-
schaft und einer anderen Gesellschaft, bei der der
Gesellschafter als Unternehmer (Mitunterneh-
mer) anzusehen ist, und die Vergütungen, die der
Gesellschafter von der Gesellschaft für seine Tä-
tigkeit im Dienst der Gesellschaft oder für die
Hingabe von Darlehen oder für die Überlassung
von Wirtschaftsgütern bezogen hat;

3. die Gewinnanteile der persönlich haftenden Ge-
sellschafter einer Kommanditgesellschaft auf
Aktien, soweit sie nicht auf Anteile am Grund-
kapital entfallen, und die Vergütungen, die der
persönlich haftendeGesellschaftervon der Ge-
sellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der
Gesellschaft oder für die Hingabe von Darlehen
oder für die Überlassung von Wirtschaftsgütern
bezogen hat.

(2) Verluste aus gewerblicher Tierzucht oder ge-
werblicher Tierhaltung dürfen weder mit anderen
Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften
aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden;
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sie dürfen auch nicht nach $ 10.d abgezogen werden.
Die Verluste mindern jedoch unter den Voraus-
selzungen des $ 10.d die Gewinne, die der Steuer-
pllichlige in späteren Wirtschaftsjahren aus gewerb-
licher Tierzucht oder gewerblicher Tierhaltung er-
zielt.

8 16
Veräußerung des Betriebs

(I) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehö-
ren auch Gewinne, die erzielt werden bei der Ver-
äußerung
!. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines Teilbe-

triebs; als Teilbetrieb gill auch die Beteiligung
an einer Kapitalgesellschalt, wenn die Beteili-
gung das gesamle Nennkapilal der Gesellschaft
oder alle Kuxe der bergrechtlichen Gewerkschaft
umfaßt;

2. des Anteils eines Gesellschafters, der als Unter-
nehmer (Mitunternehmer) des Betriebs anzu-
sehen ist ($ 15 Abs. 1 Ziff. 2);

3. des Anteils eines persönlich haftenden Gesell-
schafters einer Kommanditgesellschaft auf Ak-
lien ($ 15 Abs. 1 Ziff. 3).
(2) Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1

ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten den Wert des Be-
triebsvermögens (Absatz 1 Ziff. 1) oder den Wert
des Anteils am Betriebsvermögen (Absatz 1 Ziff. 2
und 3) übersteigt. Der Wert des Betriebsvermögens
oder des Anteils ist für den Zeitpunkt der Veräuße-
rung nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 zu ermitteln.
(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des

Gewerbebetriebs. Werden die einzelnen dem Be-
trieb gewidmeten Wirtschaftsgüter im Rahmen der
Aufgabe des Betriebs veräußert, so sind die Ver-
äußerungspreise anzusetzen. Werden die Wirt-
schaftsgüter nicht veräußert, so ist der gemeine
Wert im Zeitpunkt der Aufgabe anzusetzen. Bei
Aufgabe eines Gewerbebetriebs, an dem mehrere
Personen beteiligt waren, ist für jeden einzelnen
Beteiligten der gemeine Wert derWirtschaftsgüter
anzuseizen, die er bei der Auseinandersetzung er-
halten hat.
(4) Der Veräußerungsgewinn wird zur Einkom-

mensteuer nur herangezogen, soweit er bei der Ver-
äußerung des ganzen Gewerbebetriebs 30000 Deut-
sche Mark und bei der Veräußerung eines Teilbe-
triebs oder eines Anteils am Betriebsvermögen den
entsprechenden Teil von 30000 Deutsche Mark
übersteigt. Der Freibetrag ermäßigt sich um den Be-
trag, um den der Veräußerungsgewinn bei der Ver-
äußerung des ganzen Gewerbebetriebs 100000 Deut-
sche Mark und bei der Veräußerung eines Teilbe-
triebs oder eines Anteils am Betriebsvermögen den
entsprechenden Teil von 100000 Deutsche Mark
übersteigt. An die Stelle der Beträge von 30 000
Deutsche Mark tritt jeweils der Betrag von 60000
Deutsche Mark und an die Stelle der Beträge von
100000 Deutsche Mark jeweils der Betrag von
200000 Deutsche Mark, wenn der Steuerpflichtige
nach Vollendung seines 55.Lebensjahrs oder wegen
dauernder Berufsunfähigkeit seinen Gewerbebetrieb
veräußert oder aufgibt.
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$17
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften

bei wesentlicher Beteiligung
(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört

auch der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen
an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer
innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der Ge-
sellschaft wesentlich beteiligt war und die innerhalb
eines Veranlagungszeitraums veräußerten Anteile
eins vom Hundert des Kapitals der Gesellschaft
übersteigen. Anteile an einer Kapitalgesellschaft
sind Aktien, Anteile an einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, Kuxe, Genußscheine oder ähn-
liche Beteiligungen und Anwartschaften auf solche
Beteiligungen. Eine wesentliche Beteiligung ist ge-
geben, wenn der Veräußerer an der Gesellschaft zu
mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar
beteiligt war. Hat der Veräußerer den veräußerten
Anteil innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Ver-
außerung unentgeltlich erworben, so gilt Satz 1 ent-
sprechend, wenn der Veräußerer zwar nicht selbst,
aber der Rechtsvorgänger oder, sofern der Anteil
nacheinander unentgeltlich übertragen worden ist,
einer der Rechtsvorgänger innerhalb der letzten fünf
Jahre wesentlich beteiligt war.

(2) Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1
ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten die Anschaffungs-
kosten übersteigt. Hat der Veräußerer den veräußer-
ten Anteil unentgeltlich erworben, so sind als An-
schaffungskosten des Anteils die Anschaffungs-
kosten des Rechtsvorgängers maßgebend, der den
Anteil zuletzt entgeltlich erworben hat.

(3) Der Veräußerungsgewinn wird zur Einkom-
mensteuer nur herangezogen, soweit er den Teil
von 20.000Deutsche Mark übersteigt, der dem ver-
äußerten Anteil an der Kapitalgesellschaft ent-
spricht. Der Freibetrag ermäßigt sich um den Betrag,
um den der Veräußerungsgewinn den Teil von
80 000 Deutsche Mark übersteigt, der dem veräußer-
ten Anteil an der Kapitalgesellschaft entspricht.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn

eine Kapitalgesellschaft aufgelöst wird oder wenn
ihr Kapital herabgesetzt und an die Anteilseigner
zurückgezahlt wird, soweit die Rückzahlung nicht
als Gewinnanteil (Dividende) gilt. In diesen Fällen
ist als Veräußerungspreis der gemeine Wert des
dem Anteilseigner zugeteilten oder zurückgezahlten
Vermögens der Kapitalgesellschaft anzusetzen.

c) Selbständige Arbeit
($2Abs. 1Ziff, 3)

$ 18
(1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind

1. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu der
freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbstän-
dig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische,
schriftstellerische, unterrichtende oder erzieheri-
sche Tätigkeit, die selbständigeBerufstätigkeit
der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte,



Notare, Patentanwälte, Vermessungsingenieure,
Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks-
und Betriebswirte, vereidigten Buchprüfer
(vereidigten Bücherrevisoren), Steuerbevoll-
mächtigten, Ieilpraktiker, Dentisten, Kranken-
gymnasten, Journalisten, Bildberichterstatter,
Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und ähnlicher
Berufe. Ein Angehöriger eines freien Berufs im
Sinne der Sätze I und 2 ist auch dann freiberuf-
lich tätig, wenn er sich der Mithilfe fachlich vor-
gebildeter Arbeitskräfte bedient; Voraussetzung
ist, daß eı auf Grund eigener Fachkenntnisse
leitend und eigenveranlwortlich tätig wird. Eine
Vertretung im Fall vorübergehender Verhinde-
rung steht der Annahme einer leitenden und
eigenverantwortlichen Tätigkeit nicht entgegen;

tie, wenn sie nicht Einkünfte aus Gewerbebetrieb
sind;

z.B. Vergütungen für die Vollstreckung von
Testamenten, für Vermögensverwaltung und für
die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied.
(2) Einkünfte nach Absatz I sind auch dann sieuer-

(9) Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit

(4) Bei der Ermittlung des Einkommens werden
vom Hundert der Einnahmen aus freier Berufs-

d) Nichtselbständige Arbeit
($ 2 Abs. 1 Ziff. 4)

$ 19
(1) Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Ar-

Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und
andere Bezüge und Vorteile, die für eine Beschäf-
tigung im Öffentlichen oder privaten Dienst ge-
währt werden;

gelder und andere Bezüge und Vorteile aus frü-
heren Dienstleistungen.

(2) Von Versorgungsbezügen bleibt ein Betrag in
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gungs-Freibetrag). Versorgungsbezüge sind Bezüge
und Vorteile aus früheren Dienstleistungen, die
1. als Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld, Un-

terhaltsbeitrag oder als gleichartiger Bezug
a) auf Grund beamtenrechtlicher oder entspre-

chender gesetzlicher Vorschriften,
b) nach beamtenrechtlichen Grundsätzen von

Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen
Verbänden von Körperschaften.

oder
2. in anderen Fällen wegen Erreichens einer Alters-

grenze, Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit
oder als Hinterbliebenenbezüge gewährt werden;
Bezüge, die wegen Erreichens einer Altersgrenze
gewährt werden, gelten erst dann als Versor-
gungsbezüge, wenn der Steuerpflichtige das
62.Lebensjahr vollendet hat.
(3) Vom Arbeitslohn, der dem Arbeitnehmer in

der Zeit vom 8. November bis 31. Dezember aus
seinem ersten Dienstverhältnis zufließt, ist ein Be-
trag von 100 Deutsche Mark abzuziehen (Weih-
nachls-Freibetrag). Bei einer Veranlagung zur Ein-
kommensteuer und beim Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich ist der Weihnachts-Freibetrag auch zu be-
rücksichtigen, wenn der Arbeitnehmer in der ge-
nannten Zeit keinen Arbeitslohn bezogen hat.

(4) Vom Arbeitslohn ist außerdem ein Betrag von
480 Deutsche Mark im Kalenderjahr abzuziehen
(Arbeitnehmer-Freibetrag).
(5) Die Freibeträge nach den Absätzen 3 und 4

dürfen zusammen nur bis zur Höhe des um einen
etwaigen Freibetrag nach Absatz 2 gekürzten Ar-
beitslohns abgezogen werden.

e) Kapitalvermögen
($ 2 Abs. 1 Ziff. 5)

$ 20
(1) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-

hören
1. Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen, Ausbeuten

und sonstige Bezüge aus Aktien, Kuxen, Genuß-
scheinen, Anteilen an Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, an Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften und Kolonialgesellschaf-
ten, aus Anteilen an der Reichsbank und berg-
bautreibenden Vereinigungen, die die Rechte
einer juristischen Person haben;

2. Einkünfte aus der Beteiligung an einem Handels-
gewerbe als stiller Gesellschafter;

3. Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden und
Renten aus Rentenschulden. Bei Tilgungshypo-
theken und Tilgungsgrundschulden ist nur der
Teil der Zahlung steuerpflichtig, der als Zins auf
den jeweiligen Kapitalrest entfällt;

4. Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen jeder
Art, z.B. aus Darlehen, Anleihen, Einlagen und
Guthaben bei Sparkassen, Banken und anderen
Kreditanstalten;

3. Diskontbeträge von Wechseln und Anweisungen
einschließlich der Schatzwechsel;
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6. außerrechnungsmäßige und rechnungsmäßige
Zinsen aus den Sparanteilen, die in den Beiträgen
zu Versicherungen auf den Erlebens- oder Todes-
fall enthalten sind. Dies gilt nicht für Zinsen aus
Versicherungen im Sinne des $ 10 Abs. 1 Ziff. 2
Buchstabe b, die mit Beiträgen verrechnet oder
im Versicherungsfall oder im Fall des Rückkaufs
des Vertrages nach Ablauf von zwölf Jahren
seit dem Vertragsabschluß ausgezahlt werden.
(2) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-

hören auch
1. besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den

in Absatz 1 bezeichneten Einkünften oder an
deren Stelle gewährt werden;

2. Einkünfte aus der Veräußerung von Dividenden-
scheinen, Zinsscheinen und sonstigen Ansprü-
chen, wenn die dazugehörigen Aktien, Schuld-
verschreibungen oder sonstigen Anteile nicht
mitveräußert werden.
(3) Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2

bezeichneten Art zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständi-
ger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung
gehören, sind sie diesen Einkünften zuzurechnen.
(4) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapital-

vermögen ist nach Abzug der Werbungskosten ein
Betrag von 300 Deutsche Mark abzuziehen (Sparer-
Freibetrag). Ehegatten, die zusammen veranlagt
werden, wird ein gemeinsamer Sparer-Freibetrag
von 600DeutscheMark gewährt, Der gemeinsame
Sparer-Freibelrag ist bei der Einkunftsermittlung bei
jedem Ehegatten je zur Hälfte abzuziehen; sind die
um die Werbungskosten geminderten Kapitalerträge
eines Ehegatten niedriger als 300 Deutsche Mark, so
ist der anteilige Sparer-Freibetrag insoweit, als er
die um die Werbungskosten geminderten Kapital-
erträge dieses Ehegatten übersteigt, beim anderen
Ehegatten abzuzichen. Der Sparer-Freibetrag und
der gemeinsame Sparer-Freibetrag dürfen nicht
höher sein als die um die Werbungskosten gemin-
derten Kapitalerträge.

f} Vermietung und Verpachtung
($2Abs.1 Ziff. 6)

$ 21
(1) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

sind
1. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von

unbeweglichkem Vermögen, insbesondere von
Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen, Schif-
fen, die in ein Schiffsregister eingetragen sind,
und Rechten, die den Vorschriften des bürger-
lichen RechtsüberGrundstückeunterliegen(z.B.
Erbbaurecht, Erbpachtrecht, Mineralgewinnungs-
recht);

2. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von
Sachinbegriffen, insbesondere von beweglichem
Betriebsvermögen;

3. Einkünfte aus zeitlich begrenzter Überlassung
von Rechten, insbesondere von schriftstelleri-
schen, künstlerischen und gewerblichen Urheber-
rechten, von gewerblichen Erfahrungen und von
Gerechtigkeiten und Gefällen;
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4. Einkünfte aus der Veräußerung von Miet- und
Pachtzinsforderungen, auch dann, wenn die Ein-
künfte im Veräußerungspreis von Grundstücken
enthalten sind und die Miet- oder Pachtzinsen
sich auf einen Zeitraum beziehen, in dem der
Veräußerer noch Besitzer war.
(2) Zu den Einkünften aus Vermietung und Ver-

pachtung gehört auch der Nutzungswert der Woh-
nung im eigenen Haus oder der Nutzungswert einer
dem Steuerpflichtigen ganz oder teilweise unent-
geltlich überlassenen Wohnung einschließlich der
zugehörigensonstigenRäumeundGärten.

(3) Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2 be-
zeichneten Art sind Einkünften aus anderen Ein-
kunftsarten zuzurechnen, soweit sie zu diesen ge-
hören.

$ 2la.
Nutzungswert der selbstgenutzten Wohnung

im eigenen Einfamilienhaus
(1) Bei einer Wohnung im eigenen Einfamilien-

haus im Sinne des $ 75 Abs. 5 des Bewertungs-
gesetzes wird der Nutzungswert f$ 21 Abs. 2) auf
Grund des Einheitswerts des Grundstücks ermittelt.
Als Grundbetrag für den Nutzungswert ist 1 vom
Hundert des maßgebenden Einheitswerts des Grund-
stücks anzusetzen. Beginnt oder endet die Selbst-
nutzung während des Kalenderjahrs, so ist nur der
Teil des Grundbetrags anzusetzen, der auf die vol-
len Kalendermonate der Selbstnutzung entfällt.
{2)Maßgebend ist der Einheitswert für den letzten

Feststellungszeitpunkt (Hauptfeststellungs-, Fort-
schreibungs- oder Nachfeststellungszeitpunkt), der
vor dem Beginn des Kalenderjahrs liegt oder mit
dem Beginn des Kalenderjahrs zusammenfällt, für
das der Nutzungswert zu ermitteln ist. Ist das Ein-
familienhaus erst innerhalb des Kalenderjahrs fer-
tiggestellt worden, für das der Nutzungswert zu er-
mitteln ist, so ist der Einheitswert maßgebend, der
zuerst für das Einfamilienhaus festgestellt wird.

(3) Von dem Grundbetrag sind bis zu seiner Höhe
die Schuldzinsen abzuziehen, die mit der Nutzung
des Grundstücks zu Wohnzwecken in wirtschaft-
lichem Zusammenhang stehen,
(4) Dient das Grundstück teilweise eigenenoder

fremden gewerblichen, beruflichen oder öffentlichen
Zwecken, so vermindert sich der maßgebende Ein-
heitswert um den Teil, der bei einer Aufteilung nach
dem Verhältnis der Nutzflächen auf den gewerblich,
beruflich oder öffentlich genutztenTeil des Grund-
stücks entfällt. Dasselbe gilt, wenn Teile des Ein-
familienhauses zu Wohnzwecken vermietet sind und
die Einnahmen hieraus das Dreifache des anteilig
auf die vermieteten Teile entfallenden Grund-
betrags, mindestens aber 1000 Deutsche Mark im
Kalenderjahr, übersteigen.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden,
wenn die gesamteFläche des Grundstücks größer
als das Zwanzigfache der bebauten Grundfläche ist;
in diesem Fall ist jedoch mindestens der Nutzungs-
wert anzusetzen, der sich nach den Absätzen 1 bis 4
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Die Ermittlung des Ertrags aus Leibrenten, die
vor dem 1. Januar 1955 zu laufen begonnen
haben, und aus Renten, deren Dauer von der

g) Sonstige Einkünfte
($2 Abs.1 Ziff. 7)

$ 22
Arten der sonstigen Einkünfte

Sonstige Einkünfte sind
. Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, soweit
sie nicht zu den in $2 Abs. 1 Ziff. 1 bis 6 bezeich-
neten Einkunftsarten gehören. Werden die Be-
züge freiwillig oder auf Grund einer freiwillig be-
gründeten Rechtspflicht oder einer gesetzlich un-
terhaltsberechtigten Person gewährt, so sind sie
nicht dem Empfänger zuzurechnen, wenn der
Geber unbeschränkt steuerpflichtig ist. Zu den in
Salz I bezeichneten Einkünften gehören auch
a) Leibrenten insoweit, als in den einzelnen Be-

zügen Einkünfte aus Erlrägen des Renten-
rechts enthalten sind. Als Ertrag des Renten-
rechts gilt für die gesamte Dauer des Renten-
bezugs der Unterschied zwischen dem Jahres-
betrag der Rente und dem Betrag, der sich bei
gleichmäßiger Verteilung des Kapitalwerts
der Rente auf ihre voraussichtliche Laufzeit
ergibt; dabei ist der Kapitalwert nach dieser
Laufzeit zu berechnen. Der Ertrag des Renten-
rechts (Ertragsanteil) ist aus der nachstehen-
den Tabelle zu entnehmen:

Lebenszeit mehrerer Personen oder einer an-
deren Person als des Rentenberechtigten ab-
hängt, sowie aus Leibrenten, die auf eine be-
stimmte Zeit beschränkt sind, wird durch eine
Rechtsverordnung bestimmt;

b) Einkünfte aus Zuschüssen und sonstigen Vor-
teilen, die als wiederkehrende Bezüge gewährt
werden;

des $ 23;

anderen Einkunftsarten ($ 2 Abs. 1 Ziff. 1 bis 6)
noch zu den Einkünften im Sinne der Ziffer 1 oder
Ziffer 2 gehören, z. B. Einkünfte aus gelegent-
lichen Vermittlungen und aus der Vermietung
beweglicher Gegenstände. Solche Einkünfte sind
nicht steuerpflichtig, wenn sie weniger als 500
Deutsche Mark im Kalenderjahr betragen haben.
Übersteigen die Werbungskosten die Einnahmen,
so darf der übersteigendeBetrag bei Ermittlung
des Einkommens nicht ausgeglichen werden.

& 23
Spekulationsgeschäfte

(1) Spekulationsgeschäfte ($22 Ziff. 2) sind

zwischen Anschaffung und. Veräußerung beträgt:
a) bei Grundstücken und Rechten, die den Vor-

schriftendesbürgerlichenRechtsüberGrund-
stücke unterliegen (z. B. Erbbaurecht, Erb-
pachtrecht, Mineralgewinnungsrecht), nicht
mehr als zwei Jahre,

b) bei anderen Wirtschaftsgütern, insbesondere

BeiBeginn ‚Ertrags-)BeiBeginn Ertrags-|BeiBeginn !|Ertrags-
der Rente anteil der Rente anteil der Rente | anteil
vollendetes vollendetes vollendetes !Lebensjahr in Lebensjahı in Lebensjahr, in
des Renten- v.H. des Renten- v.H. des Renten- | v.H.
berechtigten berechtigten berechtigten

0 63 39 43 64 21
Ibis 3 64 0 | 42 65 20
4bis5 63| 41bisa2 4 66 19
6bis8. 9 43 40 67 18
Ibis10o 61 44 39 68: 17
11bis12| 60 45 38 69, 16
13bis14| 59 46 37| 0bis?1 15
15bis16 58 47 36 20.14
17bis18| 57| 48bis49| 35 30:13
19bis20| 56 50 34 aM ı12
21 55 51 33| 75bis76 11

22bis23| 54 52 32 7,10
24bis25| 53 53 31| 78#bis799

”» 3% 54 30 078
27bis28| 51 55 29| 8ibis82| 7
29bis30 50 56 28| 83bis&4 6
31 1.49 57 27| 85bis8665
32148 58: 26| 87bis89 4

33bis34 47| 59bis60, 25| 90bis92 3
35,46 61. 24| bis 2

36bis37| 45 62 3| 29 1
33 44 63 22

| |

bei Wertpapieren, nicht mehr als sechs Mo-
nate;

2. Veräußerungsgeschäfte, bei denen die Veräuße-
rung der Wirtschaftsgüter früher erfolgt als der
Erwerb.
(2) Außer Ansatz bleiben die Einkünfte aus der

Veräußerung von
1. Schuld- und Rentenverschreibungen von Schuld-

nern, die Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im
Inland haben, es sei denn, daß bei ihnen neben
der festen Verzinsung ein Recht auf Umtausch in
Gesellschaftsanteile (Wandelanleihen) oder eine
Zusatzverzinsung, die sich nach der Höhe der
Gewinnausschüttung des Schuldners richtet, ein-
geräumt ist oder daß sie von dem Steuerpflich-
tigen im Ausland erworben worden sind;

2. Forderungen, die in ein inländisches öffentliches
Schuldbuch eingetragen sind.
(3) Spekulationsgeschäfte liegen nicht vor, wenn

Wirtschaftsgüter veräußert werden, deren Wert bei
Einkünften im Sinne des $ 2 Abs. 1 Ziff. 1 bis 6 an-
zusetzen ist.
(4) Gewinn oder Verlust aus Spekulationsgeschäf-

ten ist der Unterschied zwischen dem Veräußerungs-
preis einerseits und den Anschaffungs- oder Her-
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stellungskosten und den Werbungskosten anderer-
seits. Gewinne aus Spekulationsgeschäften bleiben
steuerfrei, wenn der aus Spekulationsgeschäften er-
zielle Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als
1000 Deutsche Mark betragen hat. Verluste aus
Spekulationsgeschäften dürfen nur bis zur Höhe des
Spekulationsgewinns, den der Steuerpflichtige im
gleichen Kalenderjahr erzielt hat, ausgeglichen wer-
den.

h) Gemeinsame Vorschriften
$ 24

Zu den Einkünften im Sinne des $ 2 Abs. I ge-
hören auch
t. Entschädigungen, die gewährt worden sind

a) als Ersatz für entgangene oder enigehende
Einnahmen oder

b) für die Aufgabe oder Nichtausübung einer
Tätigkeit, für die Aufgabe einer Gewinnbetei-
ligung oder einer Anwartschaft auf eine
solche;

c) als Ausgleichszahlungen an Handelsvertreter
nach 8 89 b des Handelsgesetzbuchs;

2. Einkünfte aus einer ehemaligen Tätigkeit im
Sinne des $ 2 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 oder aus einem
früheren Rechtsverhältnis im Sinne des $ 2
Abs. 1 Ziff. 5 bis 7, und zwar auch dann, wenn sie
dem Steuerpflichtigen als Rechtsnachfolger zu-
fließen;

3. Nutzungsvergütungen für die Inanspruchnahme
von Grundstücken für öffentliche Zwecke sowie
Zinsen auf solche Nutzungsvergütungen und auf
Entschädigungen, die mit der Inanspruchnahme
von Grundstücken für öffentliche Zwecke zusam-
menhängen.

$ 24a
Altersentlastungsbetrag

Altersentlastungsbetrag ist ein Betrag von 40 vom
Hundert des Arbeitslohns und der positiven Summe
der Einkünfte, die nicht solche aus nichtselbstän-
diger Arbeit sind, höchstens jedoch insgesamt ein
Betrag von 3000 Deutsche Mark im Kalenderjahr.
Versorgungsbezüge im Sinne des $ 19 Abs. 2 und
Einkünfte aus Leibrenten im Sinne des & 22 Ziff. 1
Buchstabe a bleiben bei der Bemessung des Betrags
außer Betracht. Der Altersentlastungsbetrag wird
einem Steuerpflichtigen gewährt, der vor dem Be-
ginn des Kalenderjahrs, in dem er sein Einkommen
bezogen hat, das 64. Lebensjahr vollendet hatte. Im
Fall der Zusammenveranlagung von Ehegatten zur
Einkommensteuer sind die Sätze 1 bis 3 für jeden
Ehegatten gesondert anzuwenden.

Ill. Veranlagung
8 25

Veranlagungszeitraum
(l) Die Einkommensteuer wird nach Ablauf des

Kalenderjahrs (Veranlagungszeitraum) nach dem
Einkommen veranlagt, das der Steuerpflichtige in
diesem Veranlagungszeitraum bezogen hat, soweit
nicht nach den $$ 46 und 46a eineVeranlagung
unterbleibt.
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(2) Hat die Steuerpflicht nicht während des vol-
len Veranlagungszeitraums bestanden, so wird das
während der Dauer der Steuerpflicht bezogene Ein-
kommen zugrunde gelegt. In diesem Fall kann die
Veranlagung bei Wegfall der Steuerpflicht sofort
vorgenommen werden.

$ 26
Veranlagung von Ehegatten

(1) Ehegatten, die beide unbeschränkt steuer-
pflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben und
bei denen. diese Voraussetzungen zu Beginn des
Veranlagungszeitraums vorgelegen haben oder im
Laufe des Veranlagungszeitraums eingetreten sind,
können zwischen getrennter Veranlagung ($ 26 a)
und Zusammenveranlagung($ 26b) wählen. Eine
Ehe, die im Laufe des Veranlagungszeitraums auf-
gelöst worden ist, bleibt für die Anwendung des
Satzes 1 unberücksichtigt, wenn einer der Ehegatten
in demselben Veranlagungszeitraum wieder gehei-
ratet hat und bei ihm und dem neuen Ehegatten die
Voraussetzungen des Satzes 1 ebenfalls vorliegen.

(2) Ehegatten werden getrennt veranlagt, wenn
einer der Ehegatten getrennte Veranlagung wählt.
Ehegatten werden zusammen veranlagt, wenn beide
Ehegatten die Zusammenveranlagung wählen. Die
zur Ausübung der Wahl erforderlichen Erklärungen
sind beim Finanzamt schriftlich oder zu Protokoll
abzugeben.
(3) Werden die nach Absatz 2 erforderlichen Er-

klärungen nicht abgegeben, so wird unterstellt, daß
die Ehegatten die Zusammenveranlagung wählen.

$ 26a
Getrennie Veranlagung von Ehegatten

(1) Bei getrennter Veranlagung von Ehegatten in
den in $ 26 bezeichneten Fällen sind jedem Ehe-
gatten die von ihm bezogenen Einkünfte zuzurech-
nen. Einkünfte eines Ehegatten sind nicht allein
deshalb zum Teil dem anderen Ehegatten zuzurech-
nen, weil dieser bei der Erzielung der Einkünfte mit-
gewirkt hat.

(2) Sonderausgaben($$ 10 und 10b) und außer-
gewöhnliche Belastungen ($$ 33 bis 33b) werden,
soweit sie die Summe der bei der Veranlagung jedes
Ehegatten in Betracht kommenden Pauschbeträge
oder Pauschalen ($10c) übersteigen, bis zur Höhe
der bei einer Zusammenveranlagung der Ehegatten
in Betracht kommenden Höchstbeträge je zur Hälfte
bei der Veranlagung der Ehegatten abgezogen, wenn
nicht die Ehegatten gemeinsam eine andere Auf-
teilung beantragen. Die nach $ 33 b Abs. 5 übertrag-
baren Pauschbeträge stehen den Ehegatten insge-
samt nur einmal zu; sie werden jedem Ehegatten
zur Hälfte gewährt.

(3) Die Anwendung der $$ 10a und 10d für den
Fall des Übergangs von der getrennten Veranlagung
zur Zusammenveranlagung und von der Zusammen-
veranlagung zur getrennten Veranlagung, wenn bei
beiden Ehegatten nicht eninommene Gewinne oder
nicht ausgeglichene Verluste vorliegen, wird durch
Rechtsverordnung geregelt.
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Zusammenveranlagung von Ehegatten

Bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten
werden die Einkünfte, die die Ehegatten erzielt
haben, zusammengerechnel, den Ehegatten gemein-
sam zugerechnet und, soweit nichts anderes vorge-
schrieben ist, die Ehegatten sodann gemeinsam als
Steuerpflichtiger behandelt.

& 27
(gestrichen)

$ 28
Besteuerung bei fortgesetzter Gütergemeinschaft
Bei fortgesetzter Gülergemeinschaft gelten Ein-

künfte, die in das Gesamtgut fallen, als Einkünfte
des überlebenden Ehegatien, wenn dieser unbe-
schränkt steuerpflichtig ist.

$ 29
Durchschniitsätze

(1) Durchschnittsätze können durch Rechtsverord-
nung aufgestellt werden
1. für die Ermittlung des Gewinns aus Land- und

Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb oder aus
selbständiger Arbeit;

2. für die Ermittlung des Überschusses der Einnah-
men über die Werbungskosien bei Vermietung
und Verpachtung.
(2) Die aufgestellten Durchschnittsätze sind zu-

grunde zu legen
1. der Gewinnermittlung, wenn

a) der Steuerpflichtige nicht zur Führung von
Büchern verpflichtet ist,

b) ordnungsmäßige Bücher nicht geführt werden
oder die Bücher sachliche Unrichtigkeit ver-
muten lassen und

c) der Umsatz die durch Rechtsverordnung zu
bestimmende Grenze nicht übersteigt;

2. der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung, wenn die Werbungskosten
nicht ordnungsmäßig aufgezeichnet werden oder
die Aufzeichnungen sachliche Unrichtigkeit ver-
muten lassen.
(3) Der Steuerpflichtige kann nicht einwenden,

daß die Durchschnittsätze zu hoch festgesetzt seien.

$ 30
(gestrichen)

$ 31
Pauschbesteuerung

(1) Bei Personen, die durch Zuzug aus dem Aus-
land unbeschränkt steuerpflichtig werden, können
die obersten Finanzbehörden der Länder mit Zu-
stimmung des Bundesministers der Finanzen die
Einkommensteuer bis zur Dauer von zehn Jahren
seit Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht
in einem Pauschbetrag festsetzen.

(2) Die Besteuerung der Auslandsbeamten kann
durchRechtsverordnungabweichendvon denallge-
meinen Vorschriften geregelt werden.

IV. Tarif

%32
Zu versteuerndes Einkommen,
Sonderfreibeträge, Kinder

(1) Zu versteuerndes Einkommen ist das um die
nach den Absätzen 2 und 3 in Betracht kommenden
Sonderfreibeträge und um die sonstigen vom Ein-
kommen abzuziehenden Beträge verminderte Ein-
kommen.

(2) Ein Altersfreibetrag von 720 Deutsche Mark
wird einem Steuerpflichtigen gewährt, der vor dem
Beginn des Kalenderjahrs, in dem er sein Einkom-
men bezogen hat, das 64. Lebensjahr vollendet hatte.
Bei Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b zusammen
zur Einkommensteuer veranlagt werden, verdoppelt
sich der Altersfreibetrag, wenn jeder Ehegatte die
Voraussetzung des Satzes 1 erfüllt.

(3) Einem Steuerpflichtigen, für den die Voraus-
setzungen des $ 32 a Abs. 5 oder 6 nicht erfüllt sind
und der nicht nach den $$ 26, 26a getrennt zur Ein-
kommensteuer zu veranlagen ist, wird ein Haus-
haltsfreibetrag
1. von 840 Deutsche Mark gewährt, wenn er vor

dem Beginn des Kalenderjahrs, in dem er sein
Einkommen bezogen hat, das 49. Lebensjahr voll-
endet hatte, oder

2. von 3000 Deutsche Mark gewährt, wenn er im
Veranlagungszeitraum mindestens ein Kind hat.

(4) Kinder im Sinne des Absatzes 3 Ziff. 2 sind:
. leibliche Kinder,
. Adoptivkinder,
. Pflegekinder,

m»on. Stiefkinder, solange die Ehe besteht, durch die
das Stiefkindschafisverhältnis begründet worden
ist,

Ein Kind eines unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtigen Elternpaares, bei dem die Voraussetzun-
gen des $ 26 Abs. 1 Satz I nicht vorliegen, wird dem
Elternteil zugeordnet, in dessen Wohnung es erst-
mals im Kalenderjahr mit Hauptwohnung gemeldet
war. War das Kind nicht in einer Wohnung eines
Elternteils oder war es in einer gemeinsamen Woh-
nung der Eltern mit Hauptwohnung gemeldet, so
wird es der Muiter zugeordnet; es wird dem Vater
zugeordnet, wenn dieser durch eine Bescheinigung
des Jugendamtes nachweist, daß es zu seinem Haus-
halt gehört hat.

(5) Ein Kind wird in dem Veranlagungszeitraum,
in dem es lebend geboren wurde, und in jedem fol-
genden Veranlagungszeitraum, zu dessen Beginn es
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, berück-
sichtigt.



(6) Ein Kind, das zu Beginn des Veranlagungs-
zeitraums das 18. Lebensjahr, aber noch nicht das
27. Lebensjahr vollendet hat, wird berücksichtigt,
wenn es
1. für einen Beruf ausgebildet wird oder
2. den gesetzlichen Grundwehrdienst oder Zivil-

dienst leistet oder
3. freiwillig für eine Dauer von nicht mehr als drei

Jahren Wehr- oder Polizeivollzugsdienst leistet,
der an Stelle des gesetzlichen Grundwehrdienstes
oder Zivildienstes abgeleisiet wird, oder

4. eine vom gesetzlichen Grundwehrdienst oder
Zivildienst befreiende Tätigkeit als Entwicklungs-
helfer im Sinne des $ 1 Abs. I des Entwicklungs-
helfer-Gesetzes ausübt oder

oa ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des Ge-
setzes zur Förderung eines freiwilligen sozialen
Jahres leistet oder

6. wegen körperlicher, geistiger oder seelischer
Behinderung dauernd erwerbsunfähig ist.

In den Fällen der Ziffern 2 bis 4 ist Voraussetzung,
daß durch die Aufnahme des Dienstes oder der
Tätigkeit eine Berufsausbildung unterbrochen wor-
den ist.

(7) Ein Kind, das zu Beginn des Veranlagungs-
zeitraum das 27. Lebensjahr vollendet hat, wird be-
rücksichtigt, wenn es
1. für einen Berul ausgebildet wird und der Ab-

schluß der Berufsausbildung wegen mangelnden
Studienplatzes oder infolge berufsbedingten
Wohnortwechsels des Steuerpflichtigen sich
nachweislich um den Zeitraum von der Vollen-
dung des 27. Lebensjahrs bis zum Beginn des
Veranlagungszeitraums verzögert hat oder

2. wegen körperlicher, geistiger oder seelischer
Behinderung dauernd erwerbsunfähig ist und
a) ledig oder verwitwet ist oder
b) verheiratet ist und sein Ehegatte außerstande

ist, es zu unterhalten, oder
c) geschieden ist und sein früherer Ehegatte

aa) gesetzlich zum Unterhalt verpflichtet und
außerstande ist, es zu unterhalten, oder

bb) gesetzlich nicht zum Unterhalt verpflich-
tet ist und es nicht unterhält.

$ 32a
Einkommensteuertarif

(1) Die tarifliche Einkommensteuer bemißt sich
nach dem zu versteuernden Einkommen. Sie beträgt
vorbehaltlich der 88 32b, 34 und 34b jeweils in
Deutsche Mark
1. für zu versteuernde Einkommen bis 3029

Deutsche Mark: 0;
2. für zu versteuernde Einkommen von 3030

Deutsche Mark bis 16019Deutsche Mark:
0,22x — 660;

3. für zu versteuernde Einkommen von 16020
Deutsche Mark bis 47 999Deutsche Mark:
I — 49,2 y + 505,3)y + 3077| y + 2 858;

4. für zu versteuernde Einkommen von 48000
Deutsche Mark bis 130019Deutsche Mark:
[0,1 z—6,07)z+ 109,95]z+48002+ 16.266;

5. für zu versteuernde Einkommen von 130020
Deutsche Mark an: 0,56x — 12676.
u„x“ ist das abgerundete zu versteuernde Einkom-

men. „y" ist ein Zehntausendstel des 16000 Deut-
sche Mark übersteigenden Teils des abgerundeten
zu versteuernden Einkommens. „z" ist ein Zehn-
tausendstel des 48000 Deutsche Mark übersteigen-
den Teils des abgerundeten zu versteuernden Ein-
kommens. ”

(2) Das zu versteuernde Einkommen ist
1. auf den nächsten durch 30 ohne Rest teilbaren

vollen Deutsche-Mark-Betrag abzurunden, wenn
es nicht mehr als 48000 Deutsche Mark beträgt
und nicht bereits durch 30 ohne Rest teilbar ist,

2. auf den nächsten durch 60 ohne Rest teilbaren
vollen Deutsche-Mark-Betrag abzurunden, wenn
es mehr als 48000 Deutsche Mark beträgt und
nicht bereits durch 60 ohne Rest teilbar ist.

(3) Die zur Berechnung der itariflichen Einkom-
mensteuer erforderlichen Rechenschritte sind in der
Reihenfolge auszuführen, die sich nach dem Horner-
Schema ergibt. Dabei sind die sich aus den Multi-
plikationen ergebenden Zwischenergebnisse für
jeden weiteren Rechenschritt mit drei Dezimalstel-
len anzusetzen; die nachfolgenden Dezimalstellen
sind fortzulassen. Der sich ergebende Steuerbetrag
ist auf den nächsten vollen Deutsche-Mark-Betrag
abzurunden.

(4) Für zu versteuernde Einkommen bis 130019
Deutsche Mark ergibt sich die nach den Absätzen 1
bis 3 berechnete tarifliche Einkommensteuer aus der
diesem Gesetz beigefügten Anlage 1 (Einkommen-
steuer-Grundtabelle).

(5) Bei Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b zu-
sammen zur Einkommensteuer veranlagt werden,
beträgt die tarifliche Einkommensteuer vorbehalt-
lich der $$ 32b, 34 und 34b das Zweifache des
Steuerbetrags, der sich für die Hälfte ihres gemein-
sam zu versteuernden Einkommens nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 ergibt (Splitting-Verfahren). Für zu
versteuernde Einkommen bis 260039Deutsche Mark
ergibt sich die nach Satz 1 berechnete tarifliche
Einkommensteuer aus der diesem Gesetz beigefüg-
ten Anlage 2 (Einkommensteuer-Splittingtabelle).

(6) Das Verfahren nach Absatz 5 ist auch anzu-
wenden zur Berechnung der tariflichen Einkommen-
steuer für das zu versteuernde Einkommen

1. bei einem verwitweten Steuerpflichtigen für
den Veranlagungszeitraum, der dem Kalenderjahr
folgt, in dem der Ehegatte verstorben ist, wenn
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der Steuerpflichtige und sein verstorbener Ehe-
gatle im Zeitpunkt seines Todes die Vorausset-
zungen des $ 26 Abs. I Satz 1 erfüllt haben,

2. bei einem Steuerpflichligen, dessen Ehe in dem
Kalenderjahr, in dem er sein Einkommen bezogen
hal, durch Tod, Scheidung oder Aufhebung auf-
gelöst worden ist, wenn in diesem Kalenderjahr
a) der Steuerpflichtige und sein bisheriger Ehe-

gatte die Vorausseizungen des $ 26 Abs. 1
Satz | erfüllt haben,

b) der bisherige Ehegalle wieder geheiratet hat
und

c) der bisherige Ehegatte und dessen neuer Ehe-
gatte ebenfalls die Voraussetzungen des $ 26
Abs. 1 Satz 1 erfüllen.

Voraussetzung ist, daß der Steuerpflichtige nicht
nach den $$ 26, 26a geirenni. zur Einkommen-
steuer veranlagt wird.

532b
Progressionsvorbehalt bei Abkommen zur

Vermeidung der Doppelbesteuerung
Sind bei unbeschränkt Steuerpflichtigen nach

einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung die aus dem ausländischen Vertragsstaat
stammenden Einkünfte steuerfrei, so ist auf das
nach $ 32a Abs. 1 zu versteuernde Einkommen der
Steuersatz anzuwenden, der sich ergibt, wenn die
ausländischen Einkünfte, ausgenommen die darin
enthaltenen außerordentlichen Einkünfte, bei der
Berechnung der Einkommensteuer einbezogen wer-
den.

8.33
Außergewöhnliche Belastungen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangs-
läufig größere Aufwendungen als der überwiegen-
den Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Ein-
kommensverhältnisse,gleicher Vermögensverhält-
nisse und gleichen Familienstands (außergewöhn-
liche Belastung), so wird auf Antrag die Einkom-
mensteuer dadurch ermäßigt, daß der Teil der Auf-
wendungen, der die dem Steuerpflichtigen zumutba-
re Belastung (Absatz 3) übersteigt, vom Gesamtbe-
trag der Einkünfte abgezogen wird.

(2) Aufwendungen erwachsen dem Steuerpflichti-
gen, zwangsläufig, wenn er sich ihnen aus recht-
lichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht
entziehen kann und soweit die Aufwendungen den
Umständen nach notwendig sind und einen ange-
messenen Betrag nicht übersteigen. Aufwendungen,
die zu den Betriebsausgaben, Werbungskosten oder
Sonderausgaben gehören, bleiben dabei außer Be-
tracht; das gilt für Aufwendungen im Sinne des $ 10
Abs. 1 Ziff. 7 nur insoweit, als sie als Sonderausga-
ben abgezogen werden können. Aufwendungen, die
durch Diätverpflegung entstehen, können nicht als
außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden.

(3) Die zumutbare Belastung beträgt

bei einem um die Sonder- über |‘ über
ausgaben im Sinne des & 10 bis 24000|; 50.000 überAbs.1Ziff.1,4bis7und 24000| DMbis}DMbis}100.000
des $ 10b verminderten DM 50.000| 100.000 DM

Gesamtbetrag der Einkünfte DM D

1. bei Steuerpflichti-
gen, die keine Kin-
der ($ 32 Abs. 4 bis
7) habenund bei de-
nen die Einkommen-
steuer
a) nach $ 32a

Abs. 1, 7 7 8 8
b) nach $ 32a

Abs. 5 oder 6
(Splittingverfah-
ren) 5 6 7 8

zu berechnen ist;
2. bei Steuerpflichti-

gen mit
a) einem Kind oder

zwei Kindern, 3 4 6 7
b) drei oder mehr

Kindern ...... 1 2 4 7

im Sinne des $ 32 vom Hundert ‘des um
Abs. 4 bis 7 die Sonderausgaben im

Sinne des $ 10 Abs. 1
Ziff. 1, 4 bis 7 und des
$ 10b verminderten
Gesamtbetrags der
Einkünfte.

833a
Außergewöhnliche Belastung in besonderen Fällen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangs-
läufig ($ 33 Abs. 2) Aufwendungen für den Unter-
halt und eine etwaige Berufsausbildung von Perso-
nen, für die im Veranlagungszeitraum weder der
Steuerpflichtige noch eine andere Person Anspruch
auf Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz
oder auf andere Leistungen für Kinder ($ 8 Abs. 1
des Bundeskindergeldgesetzes) hat, so wird auf An-
trag die Einkommensteuer dadurch ermäßigt, daß
die Aufwendungen, höchstens jedoch ein Betrag
von 3000 Deutsche Mark im Kalenderjahr für jede
unterhaltene Person, vom Gesamtbetrag der Ein-
künfte abgezogen werden. Voraussetzung ist, daß
die unterhaltene Person kein oder nur ein geringes
Vermögen besitzt. Hat die unterhaltene Person an-
dere Einkünfte oder Bezüge, die zur Bestreitung des
Unterhalts bestimmt oder geeignet sind, so vermin-
dert sich der Betrag von 3000 Deutsche Mark um
den Betrag, um den diese Einkünfte und Bezüge den
Betrag von 3600 Deutsche Mark übersteigen. Wer-
den die Aufwendungen für eine unterhaltene Person
von mehreren Steuerpflichtigen getragen, so wird
bei jedem der Teil des sich hiernach ergebenden
Betrags abgezogen, der seinem Anteil am Gesamt-
betrag der Leistungen entspricht.



Nr. 107-

(2) Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwen-
dungen für die auswärtige Unterbringung eines in
der Berufsausbildung befindlichen Kindes, für das
er Anspruch auf Kindergeld nach dem Bundeskin-
dergeldgesetz oder auf andere Leistungen für Kin-
der ($ 8 Abs. I des Bundeskindergeldgesetzes) hat,
so wird auf Antrag ein Betrag von 1200 Deutsche
Mark im Kalenderjahr vom Gesamtbetrag der Ein-
künfte abgezogen. Ehegalten, bei denen die Voraus-
setzungen des $ 26 Abs. 1 vorliegen, erhalten für
dasselbe Kind den Betrag von 1200 Deulsche Mark
nur einmal.

(3) Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwen-
dungen durch die Beschäftigung einer Hausgehilfin,
so wird auf Antrag die Einkommensteuer dadurch
ermäßigt, daß die Aufwendungen, höchstens jedoch
ein Betrag von 1200 Deutsche Mark im Kalender-
jahr, vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen
werden, wenn
1. zum Haushalt des Steuerpflichtigenmindestens

drei Kinder ($ 32 Abs. 4 bis 7) gehören, die das
18.Lebensjahr noch nicht vollendet haben, oder

2. zum Haushalt des Steuerpflichtigen mindestens
zwei Kinder gehören, die das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, und
a) der Steuerpflichtige verheiratet ist, von

seinem Ehegatten nicht dauernd getrennt lebt
und beide Ehegatten erwerbstätig sind, oder

b) der Steuerpflichtige
werbstätig ist,

oder

unverheiratet und er-

3. der Steuerpflichlige oder sein nicht dauernd ge-
trennt lebender Ehegatte das 60. Lebensjahr voll-
endet hat
oder

4. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd ge-
trennt lebender Ehegatte oder ein zu seinem
Haushalt gehöriges Kind oder eine andere zu sei-
nem Haushalt gehörige unterhaltene Person, für
die eine Ermäßigung nach Absatz 1 gewährt wird,
nicht nur vorübergehend körperlich hilflos oder
schwer körperbeschädigt ist oder die Beschäfti-
gung einer Hausgehilfin wegen Krankheit einer
der genannten Personen erforderlich ist.

Wird statt einer Hausgehilfin stundenweise eine
Haushaltshilfe beschäftigt, so tritt an die Stelle des
Betrags von 1200 Deuische Mark ein Betrag von
600 Deutsche Mark. Wird eine Steuerermäßigung
nach den Sätzen 1 oder 2 nicht gewährt, so kann ein
Betrag von 1200 Deutsche Mark abgezogen werden,
wenn der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd
getrennt lebender Ehegatte in einem Heim oder
dauerndzur Pflege untergebrachtist und die Auf-
wendungen für die Unterbringung Kosten für
Dienstleistungen, die mit denen einer Hausgehilfin
oder Haushaltshilfe vergleichbar sind, enthalten.
Eine Steuerermäßigung für mehr als eine Hausge-
hilfin oder Haushaltshilfe oder für eine Hausgehil-
fin und eine Haushaltshilfe steht dem Steuerpflich-
tigen nur zu, wenn zu seinem Haushalt mindestens
fünf Kinder gehören, die das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben. Ehegatten, bei denen die
Voraussetzungen des $ 26 Abs. I vorliegen, können
für die Zeit des Vorliegens dieser Voraussetzungen

2

2197

die nach den Sätzen 1 bis 4 in Betracht kommenden
Beträge insgesamt nur einmal abziehen.

(4) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die in
den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen
nicht vorgelegen haben, ermäßigen sich die dort be-
zeichneten Beträge um je ein Zwölftel.
(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 und der

Absätze 2 und 3 kann wegen der in diesen Vor-
schriften bezeichneten Aufwendungen der Steuer-
pflichtige eine Steuerermäßigung nach $ 33 nicht in
Anspruch nehmen.

833b
Pauschbeträge für Körperbehinderte

und Hinterbliebene
(1) Wegen der außergewöhnlichen Belastungen,

die Körperbehinderten unmittelbar infolge ihrer
Körperbehinderung erwachsen, wird auf Antrag
ohne Kürzung um die zumutbare Belastung ($ 33
Abs. 3) ein Pauschbetrag abgezogen, wenn nicht
Aufwendungen nachgewiesen oder glaubhaft ge-
macht werden, die bei Anwendung des $ 33 zu
einem höheren Abzugsbetrag führen.
(2)Die Pauschbeträgeerhalten

1. Körperbehinderte, deren Minderung der Erwerbs-
fähigkeit auf weniger als 50 vom Hundert, aber
mindestens 25 vom Hundert festgestellt ist, wenn
a) dem Körperbehinderten wegen seiner Behin-

derung nach gesetzlichen Vorschriften Renten
oder andere laufende Bezüge zustehen, und
zwar auch dann, wenn das Recht auf die Be-
züge ruht oder der Anspruch auf die Bezüge
durch Zahlung eines Kapitals abgefunden
worden ist, oder

b) die Körperbehinderung zu einer äußerlich er-
kennbaren dauernden Einbuße der körperli-
chenBeweglichkeitgeführthat oder auf einer
typischenBerufskrankheitberuht;

2. Körperbehinderte, deren Minderung der Erwerbs-
fähigkeit auf mindestens 50 vom Hundert festge-
stellt ist.
(3) Die Höhe des Pauschbetrags richtet sich nach

der dauernden Minderung der Erwerbsfähigkeit des
Körperbehinderten, soweit diese nicht überwiegend
auf Alterserscheinungen beruht. Als Pauschbeträge
werden gewährt:

N enikeitun
vH. v.H DM

1 25bis 34 600
2 35bis 44 840
3 45bis 54 1110
4 55bis 64 1410
5 65bis 74 1740
6 75bis 84 2.070
7 85bis 90 2400
8 91bis100 (Erwerbs- 2760

unfähigkeit)
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Für Blinde und für Körperbehinderte,die infolge
der Körperbehinderungständig so hilflos sind, daß
sie nicht ohne fremde Wartung und Pflege bestehen
können, erhöht sich. der Pauschbetrag auf 7200
DeutscheMark.
(4) Personen,denen laufendeHinterbliebenenbe-

züge bewilligt worden sind, erhalten auf Antrag
einen Pauschbetrag von 720 Deutsche Mark, wenn
die Hinterbliebenenbezüge geleistet werden
1. nach dem Bundesversorgungsgesetzoder einem

anderen Gesetz, das die Vorschriften des Bundes-
versorgungsgesetzes über Hinterbliebenenbezüge
für entsprechendanwendbarerklärt,oder

2. nach den Vorschriften über die gesetzliche Un-
fallversicherung oder

3. nach den beamtenrechtlichen Vorschriften an
Hinterbliebeneeinesan denFolgen einesDienst-
unfalls verstorbenen Beamten oder

4. nach den Vorschriften des Bundesentschädi-
gungsgesetzes über die Entschädigung für Schä-
den an Leben, Körper oder Gesundheit.

Der Pauschbetrag wird auch dann gewährt, wenn
das Recht auf die Bezüge ruht oder der Anspruch
auf die Bezüge durch Zahlung eines Kapitals abge-
funden worden ist.
(5) Steht der Pauschbetragfür Körperbehinderte

oder der Pauschbetrag für Hinterbliebene einem

wird der Pauschbetragauf Antrag auf den Steuer-
pflichtigen übertragen, wenn ihn das Kind nicht in
Anspruch nimmt.

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
zu bestimmen, wie nachzuweisen ist, daß die Vor-
aussetzungenfür die Inanspruchnahmeder Pausch-
beträge vorliegen.

8 34
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

{1)Sind in dem Einkommen außerordentliche Ein-
künfte enthalten,so ist auf Antrag die darauf ent-
fallende Einkommensteuer nach einem ermäßigten
Steuersatz zu bemessen; der ermäßigte Steuersatz
beträgtdie Hälfte des durchschnittlichenSteuersat-
zes, der sich ergeben würde, wenn die tarifliche
Einkommensteuer nach dem gesamten zu versteu-
ernden Einkommen zuzüglich der nach einem Ab-
kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
von der Einkommensteuerfreigestellten ausländi-
schen Einkünfte zu bemessenwäre. Auf das rest-
liche zu versteuerndeEinkommenist vorbehaltlich
der Absätze 3 und 4 und des $ 34b die Einkommen-
steuertabelle anzuwenden. Die Sätze 1 und 2 gelten
nicht, wenn der Steuerpflichtige auf die außeror-
dentlichenEinkünfte ganz oder teilweise $ 6b oder
8 6c anwendet.

(2) Als außerordentliche Einkünfte im Sinne des
Absatzes | kommen nur in Betracht
1. Veräußerungsgewinne im Sinne der $$ 14, 14a

Abs. 1, $$ 16, 17und 18Abs. 3;
2. Entschädigungen im Sinne des $ 24 Ziff. 1;

3. Nutzungsvergütungen und Zinsen im Sinne des
$ 24 Ziff. 3, soweit sie für einen Zeitraum von
mehr als drei Jahren nachgezahlt werden.

(3) Einkünfte, die die Entlohnung für eine Tätig-
keit darstellen, die sich über mehrere Jahre er-
streckt, unterliegen der Einkommensteuer zu den
gewöhnlichen Steuersätzen. Zum Zweck der Ein-
kommensteuerveranlagung können diese Einkünfte
auf die Jahre verteilt werden, in deren Verlauf sie
erzielt wurden,und als Einkünfte eines jeden dieser
Jahre angesehen werden, vorausgesetzt, daß die Ge-
samtverteilung drei Jahre nicht überschreitet.
(4) Die Steuersätze nach Absatz 1 sind auf Antrag

bei Steuerpflichtigenmit Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit oder aus selbständiger Arbeit, die
aus einer Berufstätigkeit im Sinne des $ 18 Abs. 1
Ziff. 1 bezogen werden, auf Nebeneinkünfte aus
wissenschaftlicher, künstlerischer oder schriftstelle-
rischer Tätigkeit unter folgenden Voraussetzungen
anzuwenden:
1. Die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit oder

die Einkünfte aus der Berufstätigkeit müssen die
übrigen Einkünfte überwiegen;

2. die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künstleri-
scher oder schriftstellerischer Tätigkeit dürfen
nicht zu den Einkünften aus nichtselbständiger
Arbeit gehören und müssen von den Einkünften
aus der Berufstätigkeit abgrenzbar sein.

Die Steuersätze nach Absatz 1 sind in diesen Fällen
auf die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künstleri-
scher oder schriftstellerischer Tätigkeit anzuwen-
den, die 50 vom Hundert der Einkünfte aus nicht-
selbständigerArbeit oder aus der Berufstätigkeit
nicht übersteigen.

$ 34a
(gestrichen)

$34b
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

aus Forstwirtschaft
(1) Wird ein Bestandsvergleich für das stehende

Holz nicht vorgenommen, so sind auf Antrag die er-
mäßigtenSteuersätzedieserVorschrift auf Einkünf-
te aus den folgenden Holznutzungsarten anzuwen-
den:
1. Außerordentliche Holznutzungen. Das sind Nut-

zungen, die außerhalb des festgesetzten Nut-
zungssatzes(Absatz 4 Ziff. 1) anfallen,wenn sie
aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt sind. Bei
der Bemessung ist die außerordentliche Nutzung
des laufenden Wirtschaftsjahrs um die in den
letztendrei Wirtschaftsjahren eingespartenNut-
zungen {(nachgeholte Nutzungen) zu kürzen.
Außerordentliche Nutzungen und nachgeholte
Nutzungen liegen nur insoweit vor, als die um
die Holznutzungen infolge höherer Gewalt (Zif-
fer 2) verminderte Gesamtnutzung den Nutzungs-
satz übersteigt;

2. Holznutzungen infolge höherer Gewalt (Kalami-
tätsnutzungen). Das sind Nutzungen, die durch
Eis-, Schnee-, Windbruch oder Windwurf, Erdbe-
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ben, Bergrulisch, Inscktenfraß, Brand oder ein an-
deres Naturereignis, das in seinen Folgen den an-
geführten Ereignissen gleichkommt, verursacht
werden. Zu diesen rechnen nicht die Schäden, die
in der Forstwirtschaft regelmäßig entstehen.

(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus den ein-
zelnen Holznutzungsarten sind
1. die persönlichen und sachlichen Verwaltungsko-

sten, Grundsteuer und Zwangsbeiträge, soweit
sie zu den festen Betriebsausgaben gehören, bei
den Einnahmen aus ordentlichen Holznutzungen
und Holznutzungen infolge höherer Gewalt, die
innerhalb des Nutzungssatzes (Absatz 4 Ziff. 1)
anfallen, zu berücksichtigen. Sie sind entspre-
chend der Höhe der Einnahmen aus den bezeich-
neten Holznutzungen auf diese zu verteilen;

2. die anderenBetriebsausgabenentsprechendder
Höhe der Einnahmen aus allenHolznutzungsar-
ten auf diese zu verteilen.

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich
1. bei Einkünften aus außerordentlichen Holznut-

zungen im Sinne des Absatzes 1 Ziff. 1 nach den
Steuersätzen des $ 34 Abs. 1 Satz 1;

2. bei Einkünften aus nachgeholten Nutzungen im
Sinne des Absatzes 1 Ziff. 1 nach dem durch-
schnittlichen Steuersatz, der sich bei Anwendung
der. Einkommensteuertabelle auf das Einkommen
ohne Berücksichtigung der Einkünfte aus außer-
ordentlichen Holznutzungen, nachgeholten Nut-
zungen und Holznutzungen infolge höherer Ge-
walt ergibt, mindestens jedoch auf 10 vom Hun-
dert der Einkünfte aus nachgeholten Nutzungen;

3. bei Einkünften aus Holznutzungen infolge höhe-
rer Gewalt im Sinne des Absatzes 1Ziff. 2,
a) soweit sie im Rahmen des Nutzungssatzes

(Absatz 4 Ziff. 1) anfallen, nach den Steuer-
sätzen der Ziffer 1,

b) soweit sie den Nutzungssatz übersteigen,
nach den halben Steuersätzen der Ziffer 1,

c) soweit sie den doppelten Nutzungssatz über-
steigen, nach einem Viertel der Steuersätze
der Ziffer 1.

(4) Die Steuersätze des Absatzes 3 sind nur unter
den folgenden Voraussetzungen anzuwenden:
1. Auf Grund eines amtlich anerkannten Betriebs-

gutachtens oder durch ein Betriebswerk muß
periodisch für zehn Jahre ein Nutzungssatz fest-
gesetzt sein. Dieser muß den Nutzungen entspre-
chen, die unter Berücksichtigung der vollen jähr-
lichen Ertragsfähigkeit des Waldes in Festmetern
nachhaltig erzielbar sind;

2. die in einem Wirtschaftsjahr erzielten verschie-
denen Nutzungen müssen mengenmäßig nachge-
wiesen werden;

(#8). Schäden infolge höherer Gewalt müssen unver-
züglich nach Feststellung des Schadensfalls dem
zuständigen Finanzamt mitgeteilt werden.
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V. Steuerermäßigungen

1. Steuerermäßigung
bei ausländischen Einkünften

834c
(1) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die mit

ihren aus einem ausländischen Staat stammenden
Einkünften in diesem Staat zu einer der deutschen
Einkommensteuer entsprechenden Steuer herange-
zogen werden, ist die festgesetzte und gezahlte aus-
ländische Steuer auf die deutsche Einkommensteuer
anzurechnen, die auf die Einkünfte aus diesem Staat
entfällt. Die auf diese ausländischen Einkünfte ent-
fallende deutsche Einkommensteuer ist in der Wei-
se zu ermitteln, daß die sich bei der Veranlagung
des zu versteuernden Einkommens (einschließlich
der ausländischen Einkünfte) nach den $$ 32a, 32b,
34 und 34b ergebende deutsche Einkommensteuer
im Verhältnis dieser ausländischen Einkünfte zum
Gesamtbetragder Einkünfte aufgeteilt wird. Die
ausländischen Steuern sind nur insoweit anzurech-
nen, als sie auf die im Veranlagungszeitraum bezo-
genen Einkünfte entfallen.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Ein-
künfte aus einem ausländischen Staat stammen, mit
dem ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerungbesteht.
(3) Die obersten Finanzbehörden der Länder kön-

nen mit Zustimmung des Bundesministers der Fi-
nanzen die auf ausländische Einkünfte entfallende
deutsche Einkommensteuer ganz oder zum Teil er-
lassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn
es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig
ist oder die Anwendung des Absatzes 1 besonders
schwierig ist.

(4) Statt der Anrechnung oder des Abzugs einer
ausländischenSteuer (Absatz 1,Absatz 6 Ziff. 6) ist
bei unbeschränkt Steuerpflichtigen auf Antrag die
auf ausländische Einkünfte aus dem Betrieb von
Handelsschiffen im internationalen Verkehr entfal-
lende Einkommensteuer nach dem ermäßigten
Steuersatz des $ 34 Abs. 1 Satz 1 zu bemessen; auf
das restliche zu versteuernde Einkommen ist $ 34
Abs. 1 Satz 2 sinngemäß anzuwenden. Handelsschif-
fe werden im internationalen Verkehr betrieben,
wenn eigene oder gecharterte Handelsschiffe, die in
einem inländischen Seeschiffsregister eingetragen
sind und die Flagge der Bundesrepublik Deutsch-
land führen, im Wirtschaftsjahr überwiegend zur
Beförderung von Personen oder Gütern im Verkehr
mit oder zwischen ausländischen Häfen, innerhalb
eines ausländischen Hafens oder zwischen einem
ausländischen Hafen und der freien See eingesetzt
werden. Zum Betrieb von Handelsschiffen im inter-
nationalen Verkehr gehört auch die Vercharterung
von Handelsschiffen für die in Satz 2 bezeichneten
Zwecke, wenn die Handelsschiffe vom Vercharterer
ausgerüstet worden sind, sowie die mit dem Betrieb
und der Vercharterung von Handelsschiffen in un-
mittelbarem Zusammenhang stehenden Neben- und
Hilfsgeschäfte. Als ausländische Einkünfte im Sinne
des Satzes 1 gelten, wenn ein Gewerbebetrieb aus-
schließlich den Betrieb von Handelsschiffen im in-
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ternationalen Verkehr zum Gegenstand hat, 80 vom
Hundert des Gewinns dieses Gewerbebetriebs. Ist
Gegensland eines Gewerbebetriebs nicht aus-
schließlich der Betrieb von Handelsschiffen im in-
ternationalen Verkehr, so gelten 80 vom Hundert
des Teils des Gewinns des Gewerbebetriebs, der auf
den Betrieb von Handelsschiffen im internationalen
Verkehr entfällt, als ausländische Einkünfte im Sin-
ne des Satzes 1; in diesem Fall ist Voraussetzung
für die Anwendung des Satzes 1, daß dieser Teil des
Gewinns gesondert ermittelt wird.

(5) Absatz I ist auf unbeschränkt Steuerpflichtige,
die Angehörige eines fremden Staates sind, nur an-
zuwenden, wenn dieser Staat den deutschen Staats-
angehörigen, die in seinem Gebiet ihren Wohnsitz
haben, eine der Regelung des Absatzes 1 ent-
sprechende Steuervergünstigung gewährt.

(6) Durch Rechtsverordnung können Vorschriften
erlassenwerdenüber
1. den Begriff der ausländischen Einkünfte,

2. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn die
ausländischen Einkünfte aus mehreren fremden
Staaten stammen,

3. den Nachweis über die Höhe der festgesetzten
und gezahlten ausländischen Steuern,

4. die Berücksichtigung ausländischer Steuern, die
“ nachträglich erhoben oder zurückgezahlt werden,

5. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn ein
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung besteht, jedoch trotz dieses Abkommens
eineDoppelbesteuerungbestehenbleibt,und

6. den Abzug ausländischer Steuern vom Einkom-
men, die nicht unter Absatz 1 fallen, vom Ge-
samtbetrag der Einkünfte.

2. Steuerermäßigung
bei Belastung mit Erbschaftsteuer

8 35

te berücksichtigt worden, die im Veranlagungszeit-
raum oder in den vorangegangenen vier Veranla-
gungszeiträumen als Erwerb von Todes wegen der
Erbschaftsteuer unterlegen haben, so wird auf An-
trag die um sonstige Steuerermäßigungen gekürzte
tarifliche Einkommensteuer, die auf diese Einkünfte
anleilig entfällt, um den in Satz 2 bestimmten Hun-
derisatz ermäßigt. Der Hundertsatz bemißt sich
nach dem Verhältnis, in dem die festgesetzte Erb-
schaftsteuer zu dem Betrag steht, der sich ergibt,
wenn dem erbschaftsteuerpflichtigen Erwerb ($ 10
Abs. 1 Erbschaftsteuergesetz) die Freibeträge nach
den $$ 16 und 17 und der steuerfreie Betrag nach
% 5 des Erbschaftsteuergeselzes hinzugerechnet
werden. Die Sätze I und 2 gelten nicht, soweit Erb-
schaftsteuer nach & 10 Abs. 1 Zifl. 1 abgezogen
wird.

VI. Steuererhebung

1. Erhebung der Einkommensteuer

$36
Entstehung und Tilgung der Einkommensteuer
(1) Die Einkommensteuer entsteht, soweit in die-

sem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, mit Ablauf
des Veranlagungszeitraums.

(2) Auf die Einkommensteuer werden angerech-
net:
1. die für den Veranlagungszeitraum entrichteten

Einkommensteuer-Vorauszahlungen {($37);
2. die durch Steuerabzug erhobene Einkommen-

steuer, soweit sie auf die bei der Veranlagung er-
faßten Einkünfte entfällt und nicht die Erstattung
beantragtoderdurchgeführtwordenist.
(3) Die Steuerbeträge nach Absatz 2 Ziff. 1 und 2

sind jeweils auf volle Deutsche Mark aufzurunden.
Bei den durch Steuerabzug erhobenen Steuern ist
jeweils die Summe der Beträge einer einzelnen Ab-
zugsteuer aufzurunden; die Summe der von Kapital-
erträgen im Sinne des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 5 erho-
benen Kapitalertragsteuer ist gesondert aufzurun-
den.

(4) Wenn sich nach der Abrechnung ein Über-
schuß zuungunsten des Steuerpflichtigen ergibt, hat
der Steuerpflichtige (Steuerschuldner) diesen Be-
trag, soweit er den fällig gewordenen, aber nicht
entrichteten Einkommensteuer-Vorauszahlungen
enispricht, sofort, im übrigen innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabedes Steuerbescheidszu ent-
richten (Abschlußzahlung). Wenn sich nach der Ab-
rechnung ein Überschuß zugunsten des Steuer-
pflichtigen ergibt, wird dieser dem Steuerpflichtigen
nach Bekanntgabe des Steuerbescheids ausgezahlt.
Bei Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b zusammen
zur Einkommensteuer veranlagt worden sind, wirkt
die Auszahlung an einen Ehegatten auch für und
gegen den anderen Ehegatten.

8 37
Einkommensteuer-Vorauszahlung

(1) Der Steuerpflichtige hat am 10. März, 10. Juni,
10. September und 10. Dezember Vorauszahlungen
auf die Einkommensteuer zu entrichten, die er für
den laufenden Veranlagungszeitraum voraussicht-
lich schuldenwird. Die Einkommensteuer-Voraus-
zahlung entsteht jeweils mit Beginn des Kalender-
vierteljahrs, in dem die Vorauszahlungen zu ent-
richten sind, oder, wenn die Steuerpflicht erst im
Laufe des Kalendervierteljahrs begründet wird, mit
Begründung der Steuerpflicht.

(2) Die Oberfinanzdirektionen können für Steuer-
pflichtige, die überwiegend Einkünfte aus Land-
und Forstwirtschaft erzielen, von Absatz 1 Satz 1
abweichende Vorauszahlungszeitpunkte bestimmen.
Das gleiche gilt für Steuerpflichtige, die überwie-
gend Einkünfte oder Einkunftsteile aus nichtselb-
ständiger Arbeit erzielen, die der Lohnsteuer nicht
unterliegen.
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(3) Das Finanzamt setzt die Vorauszahlungen
durch Vorauszahlungsbescheid fest. Die Vorauszah-
lungen bemessen sich grundsätzlich nach der Ein-
kommensteuer, die sich nach Anrechnung der
Steuerabzugsbeträge ($ 36 Abs. 2 Ziff. 2) bei der
letzten Veranlagung ergeben hat. Das Finanzamt
kann bis zum Ablauf des auf den Veranlagungszeit-
raum folgenden Kalenderjahrs die Vorauszahlungen
an die Einkommensteuer anpassen, die sich für den
Veranlagungszeilraum _ voraussichtlich ergeben
wird. Bei der Anwendung der Sätze 2 und 3 bleiben
Beiträge im Sinne des $ 10 Abs. 1 Ziff. 3 stels und
Aufwendungen im Sinne des $ 10 Abs. 1 Ziff. 1, 4
bis 7, der $$ 10b und 33 sowie die abziehbaren Be-
träge nach $ 33a, wenn die Aulwendungen und ab-
ziehbaren Beträge insgesamt 1800 Deutsche Mark
nicht übersteigen, außer Ansatz.

(4) Bei einer nachträglichen Erhöhung der Vor-
auszahlungen ist die letzte Vorauszahlung für den
Veranlagungszeitraum anzupassen. Der Erhöhungs-
betrag ist innerhalb eines Monats nach Bekanntga-
be des Vorauszahlungsbescheids zu entrichten,

2. Steuerabzug vom Arbeitslohn (Lohnsteuer)
8 38

Erhebung der Lohnsteuer
(1) Bei Einkünften aus nichiselbständiger Arbeit

wird Einkommensteuer durch Abzug vom Arbeits-
lobn erhoben (Lohnsteuer), soweit der Arbeitslohn
von einem Arbeitgeber gezahlt wird, der im Inland
einen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt,
seine Geschäftsleitung, seinen Sitz, eine Betriebs-
stätte oder einen ständigen Vertreter hat (inländi-
scher Arbeitgeber). Der Lohnsteuer unterliegt auch
der im Rahmen des Dienstverhältnisses üblicher-
weise von einem Dritten für eine Arbeitsleistung
gezahlte Arbeitslohn.
(2) Der Arbeitnehmer ist Schuldner der Lohn-

steuer. Die Lohnsteuer entsteht in dem Zeitpunkt, in
dem der Arbeitslohn dem Arbeitnehmer zufließt.

(3) Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer für Rech-
nung des Arbeitnehmers bei jeder Lohnzahlung vom
Arbeitslohn einzubehalten. Bei juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts hat die öffentliche Kas-
se, die den Arbeitslohn zahlt, die Pflichten des Ar-
beitgebers.

(4) Wenn der vom Arbeitgeber geschuldete Bar-
lohn zur Deckung der Lohnsteuer nicht ausreicht,
hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber den Fehlbe-
trag zur Verfügung zu stellen oder der Arbeitgeber
einen entsprechenden Teil der anderen Bezüge des
Arbeitnehmers zurückzubehallten. Soweit der Ar-
beitnehmerseiner Verpflichtung nicht nachkommt
und der Arbeitgeber den Fehlbetrag nicht durch
Zurückbehaltung von anderen Bezügen des Arbeit-
nehmers aufbringen kann, hat der Arbeitgeber dies
dem Betriebstättenfinanzamt($ 41a Abs. 1 Ziff. 1)
anzuzeigen. Das Finanzamt hat die zuwenig erho-
bene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzufordern.

838a
Höhe der Lohnsteuer

(l) Die Jahreslohnsteuer bemißt sich nach dem
Arbeitslohn, den der Arbeitnehmer im Kalenderjahr
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bezieht (Jahresarbeitslohn). Laufender Arbeitslohn
gilt in dem Kalenderjahr als bezogen, in dem der
Lohnzahlungszeitraum endet; in den Fällen des
$ 39b Abs. 5 Satz 1 tritt der Lohnabrechnungszeit-
raum an die Stelle des Lohnzahlungszeitraums. Ar-
beitslchn, der nicht als laufender Arbeitslohn ge-
zahlt wird (sonstige Bezüge), wird in dem Kalender-
jahr bezogen, in dem er dem Arbeitnehmer zufließt.
(2) Die Jahreslohnsteuer wird nach dem Jahresar-

beitslohn so bemessen, daß sie der Einkommen-
steuer entspricht, die der Arbeitnehmer schuldet,
wenn er ausschließlich Einkünfte aus nichtselbstän-
diger Arbeit erzielt.
(3) Vom laufenden Arbeitslohn wird die Lohn-

steuer jeweils mit dem auf den Lohnzahlungszeit-
raum fallenden Teilbetrag der Jahreslohnsteuer er-
hoben, die sich bei Umrechnung des laufenden Ar-
beitslohns auf einen Jahresarbeitslohn ergibt. Von
sonstigen Bezügen wird die Lohnsteuer mit dem Be-
trag erhoben, der zusammen mit der Lohnsteuer für
den laufenden Arbeitslohn des Kalenderjahrs und
für etwa im Kalenderjahr bereits gezahlte sonstige
Bezüge die voraussichtliche Jahreslohnsteuer er-
gibt.

(4) Bei der Ermittlung der Lohnsteuer werden die
Besteuerungsgrundlagen des Einzelfalls durch die
Einreihung der Arbeitnehmer in Steuerkiassen
($ 38b), Aufstellung von entsprechenden Lohn-
steuertabellen ($ 38c) und Ausstellung von entspre-
chenden Lohnsteuerkarten ($ 39) sowie Feststellung
von Freibeträgen ($ 39a) berücksichtigt.

$38b
Lohnsteuerklassen

Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs wer-
den unbeschränkt einkommensteuerpflichtige Ar-
beitnehmer in Steuerklassen eingereiht. Dabei gilt
folgendes:
1. In die Steuerklasse I gehören Arbeitnehmer, die

a) ledig sind,
b) verheiratet, verwitwet oder geschieden sind

und bei denen die Voraussetzungen für die
Steuerklasse III oder IV nicht erfüllt sind;

2. in die Steuerklasse II gehören die unter Ziffer 1
bezeichneten Arbeitnehmer,
a) wenn sie vor Beginn des Kalenderjahrs das

49. Lebensjahr vollendet haben oder
b) wenn sie mindestens ein Kind ($ 32 Abs. 4

bis 7) haben;
3. in die Steuerklasse III gehören Arbeitnehmer,

a) die verheiratet sind, wenn beide Ehegatten
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind
und nicht dauernd getrennt leben und
aa) der Ehegatte des Arbeitnehmers keinen

Arbeitslohn bezieht oder
bb) der Ehegatte des Arbeitnehmers auf An-

trag beider Ehegatten in die Steuerklasse
V eingereiht wird,

b) die verwitwet sind, wenn sie und ihr verstor-
bener Ehegatte im Zeitpunkt seines Todes un-
beschränkt einkommensteuerpflichtig waren
und in diesem Zeitpunkt nicht dauernd ge-
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trennt gelebt haben, für das Kalenderjahr, das
dem Kalenderjahr folgt, in dem der Ehegatte
verstorben ist,

c) deren Ehe aufgelöst worden ist, wenn
aa) im Kalenderjahr der Auflösung der Ehe

beide Ehegatten unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtig waren und nicht dau-
ernd getrennt gelebt haben und

bb) der andere Ehegatte wieder geheiratet
hat, von seinem neuen Ehegatten nicht
dauernd getrennt lebt und er und sein
neuer Ehegatte unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtig sind,

für das Kalenderjahr, in dem die Ehe aufge-
löst worden ist;

4. in die Steuerklasse IV gehören Arbeitnehmer, die
verheiratet sind, wenn beide Ehegatten unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig sind und
nicht dauernd getrennt leben und der Ehegatte
des Arbeitnehmers ebenfalls Arbeitslohn bezieht;

5. in die Steuerklasse V gehören die unter Ziffer 4
bezeichneten Arbeitnehmer, wenn der Ehegatte
des Arbeitnehmers auf Antrag beider Ehegatten
in die Steuerklasse III eingereiht wird;

6. die Steuerklasse VI gilt bei Arbeitnehmern, die
nebeneinander von mehreren Arbeitgebern Ar-
beitslohn beziehen, für die Einbehaltung der
Lohnsteuer vom Arbeitslohn aus dem zweiten
und weiteren Dienstverhältnis.

838cC
Lohnsteuertabellen

(1) Der Bundesminister der Finanzen hat auf der
Grundlage der diesem Gesetz beigefügten Anlagen
1 und 2 (Einkommensteuertabellen) eine Jahres-
lohnsteuertabelle für Jahresarbeitslöhne bis zu
120000 Deutsche Mark aufzustellen und bekanntzu-
machen. In der Jahreslohnsteuertabelle sind die für
die einzelnen Steuerklassen in Betracht kommenden
Jahreslohnsteuerbeträge auszuweisen. Die Jahres-
lohnsteuerbeträge sind für die Steuerklassen I, II
und IV aus der Anlage 1, für die Steuerklasse III
aus der Anlage 2 abzuleiten. Die Jahreslohnsteuer-
beträge für die Steuerklassen V und VI sind aus
einer für diesen Zweck zusätzlich aufzustellenden
Einkommensteuertabelle abzuleiten; in dieser Ta-
belle ist für die nach $ 32 a Abs. 2 abgerundeten Be-
träge des zu versteuernden Einkommens jeweils die
Einkommensteuer auszuweisen, die sich aus dem
Unterschiedsbetrag zwischen der Einkommensteuer
für das Zweieinhalbfache und der Einkommensteuer
für das Eineinhalbfache des abgerundeten zu ver-
steuernden Einkommens nach der Anlage 2 ergibt;
die auszuweisende Einkommensteuer beträgt jedoch
mindestens 22 vom Hundert des abgerundeten zu
versteuernden Einkommens. Die in den Einkommen-
steuertabellen ausgewiesenen Beträge des zu ver-
steuernden Einkommens sind in einen Jahresar-
beitslohn umzurechnen durch Hinzurechnung
1. des Arbeitnehmer-Freibetrags (8 19 Abs. 4) für

die Steuerklassen I bis V,
2. des Werbungskosten-Pauschbetrags ($ 9a Ziff. 1)

für die Steuerklassen Ibis V,

3. des Sonderausgaben-Pauschbetrags ($ 10c Abs.
1) von 240 Deutsche Mark für die Steuerklassen
I, II und IV und von 480 Deutsche Mark für die
Steuerklasse III,

4. der Vorsorgepauschale ($ 10c Abs. 3)
a) für die SteuerklassenI und II in Höhe des

$ 10c Abs. 3 Satz 2,
b) für die Steuerklasse III in Höhe des $ 10c

Abs. 4 Ziff. 1,
c) für die SteuerklasseIV in Höhe des $ 10c

Abs. 3 Satz 2 mit der Abweichung, daß an die
Stelle der Beträge von 600 und 300 Deutsche
Mark des $ 10c Abs. 3 Ziff. 1 und 2 die Beträ-
ge von 300und 150Deutsche Mark treten,

d) für die Steuerklasse V in folgender Höhe:
acht vom Hundert des Jahresarbeitslohns, so-
weit dieser den Unterschiedsbetrag zwischen
45000 Deutsche Mark und dem Jahresbeitrag
der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetz-
lichen Rentenversicherung der Angestellten
nicht übersteigt; $ 10c Abs. 3 Satz 3 ist anzu-
wenden,

5. des Haushaltsfreibetrags ($ 32 Abs. 3) für die
Steuerklasse II,

6. eines Rundungsbetrags von 24 Deutsche Mark
für die Steuerklasse VI.

Der Jahreslohnsteuertabelle ist eine dieser Vor-
schrift entsprechende Anleitung zur Ermittlung der
Lohnsteuer für die 120000 Deutsche Mark überstei-
genden Jahresarbeitslöhne anzufügen.
(2) Der Bundesminister der Finanzen hat aus der

Jahreslohnsteuertabelle eine Monatslohnsteuerta-
belle für Arbeitslöhne bis zu 10 000 Deutsche Mark,
eine Wochenlohnsteuertabelle für Wochenarbeits-
löhne bis zu 1400 Deutsche Mark und eine Tages-
lohnsteuertabelle für Tagesarbeitslöhne bis zu 200
Deutsche Mark abzuleiten und bekanntzumachen.
Dabei sind die Anfangsbeträge der Arbeitslohnstu-
fen und die Lohnsteuerbeträge für die Monatslohn-
steuertabelle mit einem Zwöltftel, für die Wochen-
lohnsteuertabellemit 7/360und für die Tageslohn-
steuertabelle mit 1/360 der Jahresbeträge anzuset-
zen. Bei der Berechnung der Arbeitsliohnstufen und
der Lohnsteuerbeträge für die Wochen- und Tages-
lohnsteuertabellen bleiben Bruchteile eines Pfen-
nigs außer Ansatz. Bei der Berechnung der Lohn-
steuerbeträge für die Monatslohnsteuertabelle sind
die Lohnsteuerbeträge auf den nächsten durch 10
teilbaren Pfennigbetrag abzurunden. Absatz 1 letz-
ter Satz ist sinngemäß anzuwenden.

8 39
Lohnsteuerkarte

(1) Die Gemeinden haben den unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtigen Arbeitnehmern für jedes
Kalenderjahr unentgeltlich eine Lohnsteuerkarte
nach amtlich vorgeschriebenem Muster auszustel-
len und zu übermitteln. Steht ein Arbeitnehmer ne-
beneinander bei mehreren Arbeitgebern in einem
Dienstverhältnis, so hat die Gemeinde eine entspre-
chende Anzahl Lohnsteuerkarten unentgeltlich aus-
zustellen und zu übermitteln. Wenn eine Lohn-



steuerkarle verlorengegangen, unbrauchbar gewor-
den oder zerstört worden ist, hat die Gemeinde eine
Ersatz-Lohnsteuerkarte auszustellen. Hierfür kann
die ausstellende Gemeinde von dem Arbeitnehmer
eine Gebühr bis 3 Deutsche Mark erheben; das Ver-
waltungskostengesetz ist anzuwenden.

(2) Für die Ausstellung der Lohnsteuerkarte ist
die Gemeinde örtlich zuständig, in deren Bezirk der
Arbeitnehmer am 20. September des dem Kalender-
jahr, für das die Lohnsteuerkarte gilt, vorangehen-
den Jahrs oder erstmals nach diesem Stichtag seine
Hauptwohnung oder in Ermangelung einer Woh-
nung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, Bei
verheirateten Arbeitnehmern gilt als Hauptwoh-
nung die Hauptwohnung der Familie oder in Erman-
gelung einer Familienwohnung die Hauptwohnung
des älteren Ehegatten, wenn beide Ehegatten unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht
dauernd getrennt leben.
(3) Die Gemeinde hat auf der Lohnsteuerkarte ins-

besondere jeweils in Buchstaben den Familienstand,
die Steuerklasse($ 38b) und die Zahl der Kinder
des Steuerpflichtigen, die das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben ($ 32 Abs. 4 und 5), einzutra-
gen. Für die Eintragungen sind die Verhältnisse zu
Beginn des Kalenderjahrs maßgebend, für das die
Lohnsteuerkarte gilt. Hat der Arbeitnehmer Kinder,
die zu Beginn des Kalenderjahrs das 18. Lebensjahr
vollendet haben ($ 32 Abs. 6 und 7), so wird die auf
der Lohnsteuerkarte eingetragene Steuerklasse und
Zahl der Kinder vom Finanzamt auf Antrag geän-
dert. Die Eintragung des Familienstands, der Steuer-
klasse und der Zahl der Kinder ist die gesonderte
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen, die je-
derzeit, auch rückwirkend, geändert werden kann.
Der Eintragung braucht eine Belehrung über den
zulässigen Rechtsbehelf nicht beigefügt zu werden.

(4) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die Eintra-
gung der Steuerklasse, des Familienstandes und der
Zahl der Kinder auf der Lohnsteuerkarte umgehend
ändern zu lassen, wenn die Eintragung auf der
Lohnsteuerkarte von den Verhältnissen zu Beginn
des Kalenderjahrs zugunsten des Arbeitnehmers ab-
weicht. Die Änderung von Eintragungen im Sinne
des Absatzes 3 Satz 1 ist bei der Gemeinde, die Än-
derung von Eintragungen im Sinne des Absatzes 3
Satz 3 beim Finanzamt zu beantragen. Kommt der
Arbeitnehmer seiner Verpflichtung nicht nach, so
hat die Gemeinde oder das Finanzamt die Eintra-
gung von Amts wegen zu ändern; der Arbeitnehmer
hat die Lohnsteuerkarte der Gemeinde oder dem Fi-
nanzamt auf Verlangen vorzulegen. Unterbleibt die
Änderung der Eintragung, hat das Finanzamt zuwe-
nig erhobene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nach-
zufordern, wenn diese 20 Deutsche Mark übersteigt;
hierzu hat die Gemeindedem Finanzamtdie Fälle
mitzuteilen, in denen eine von ihr vorzunehmende
Änderung unterblieben ist.

(5) Treten bei einem Arbeitnehmer im Laufe des
Kalenderjahrs, für das die Lohnsteuerkarte gilt, die
Voraussetzungen für eine ihm günstigere Steuer-
klasse oder Zahl der Kinder ein, so kann der Arbeit-
nehmer bis zum 30. November bei der Gemeinde, in

den Fällen des $ 32 Abs. 6 und 7 beim Finanzamt
die Anderung der Eintragung beantragen. Die Ande-
rung ist mit Wirkung von dem Tage an vorzuneh-
men, an dem erstmals die Voraussetzungen für die
Änderung vorlagen. Ehegatten, die beide in einem
Dienstverhältnis stehen, können im Laufe des Ka-
lenderjahrs einmal, spätestens bis zum 30. Novem-
ber, bei der Gemeinde beantragen, die auf ihren
Lohnsteuerkarten eingetragenen Steuerklassen in
andere nach $ 38b Ziff. 3 bis 5 in Betracht kommen-
de Steuerklassen zu ändern. Die Gemeinde hat die
Änderung mit Wirkung vom Beginn des auf die An-
tragstellung folgenden Kalendermonats an vorzu-
nehmen.

(6) Die Gemeinden sind insoweit, als sie Lohn-
steuerkarten auszustellen, Eintragungen auf den
Lohnsteuerkarten vorzunehmen und zu ändern ha-
ben, örtliche Landesfinanzbehörden. Sie sind inso-
weit verpflichtet, den Anweisungen des örtlich zu-
ständigen Finanzamts nachzukommen. Das Finanz-
amt kann erforderlichenfalls Verwaltungsakte, für
die eine Gemeinde sachlich zuständig ist, selbst er-
lassen. Der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber oder an-
dere Personen dürfen die Eintragung auf der Lohn-
steuerkarte nicht ändern oder ergänzen.

8 39a
Freibetrag beim Lohnsteuerabzug

(1) Auf der Lohnsteuerkarte wird als vom Ar-
beitslohn abzuziehender Freibetrag die Summe der
folgenden Beträge eingetragen:
1. der Altersfreibetrag ($ 32 Abs. 2),
2. die Pauschbeträge für Körperbehinderte und Hin-

terbliebene ($33),
3. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus

nichtselbständiger Arbeit anfallen, soweit sie den
Werbungskosten-Pauschbetrag ($ 9a Ziff. 1)
übersteigen,

4. Sonderausgaben im Sinne des $ 10 Abs. 1 Ziff. 1,
4 bis 7 und des $ 10b, soweit sie den Sonderaus-
gaben-Pauschbetrag von 240 Deutsche Mark
übersteigen,

3. der Betrag, der nach den $$ 33 und 33a wegen
außergewöhnlicher Belastungen zu gewähren ist,

6. der Betrag der negativen Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung, der sich bei Inanspruch-
nahme der erhöhten Absetzungen nach $ 7b oder
$ 54 oder nach $ 14a des Berlinförderungsgeset-
zes voraussichtlich ergeben wird.

(2) Die Gemeinde hat den Altersfreibetrag und
nach Anweisung des Finanzamts die Pauschbeträge
für Körperbehinderte und Hinterbliebene bei der
Ausstellung der Lohnsteuerkarten in einer Summe
von Amts wegen einzutragen; dabei ist der Freibe-
trag durch Aufteilung in Monatsfreibeträge, erfor-
derlichenfalls Wochen- und Tagesfreibeträge, je-
weils auf das Kalenderjahr gleichmäßig zu vertei-
len. Der Arbeitnehmer kann beim Finanzamt die
Eintragung des nach Absatz 1 insgesamt in Betracht
kommenden Freibetrags beantragen. Der Antrag
kann nur nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck



bis zum 30. November des Kalenderjahrs gestellt
werden, für das die Lohnsteuerkarte gilt. Der An-
tragist hinsichtlicheinesFreibetragsausderSum-
me der nachAbsatz 1 Ziff. 3 bis 5 in Betrachtkom-
menden Aufwendungen und Beträge unzulässig,
wenn die Aufwendungen im Sinne des $ 9, des $ 10
Abs. 1 Ziff. 1, 4 bis 7, der $$ 10b und 33 sowie die
abziehbarenBeträge nach $ 33a insgesamt 1800
DeutscheMark nicht übersteigen.Das Finanzamt
hat den Freibetragdurch Aufteilung in Monatsfrei-
beträge, erforderlichenfalls Wochen- und Tagesfrei-
beträge,jeweilsaufdie derAntragstellungfolgen-
den Monate des Kalenderjahrs gleichmäßigzu ver-
teilen. Abweichendhiervon darf ein Freibetrag,der
im Monat Januar eines Kalenderjahrs beantragt
wird, mit Wirkung vom 1. Januar diesesKalender-
jahrs an eingetragen werden. "

(3) Für Ehegatten, die beide unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtigsind und nicht dauerndge-
trennt leben, ist jeweils die Summeder nach Ab-
satz 1 Ziff. 1,2, 4 bis 6 in BetrachtkommendenBe-
träge gemeinsam zu ermitteln; in den Fällen des
Absatzes 1Ziff. 4 tritt an die Stelle des Sonderaus-
gaben-Pauschbetrags von 240 Deutsche Mark der
Sonderausgaben-Pauschbetrag von 480 Deutsche
Mark. Für die Anwendung des Absatzes 2 Satz 4 ist
die Summe der für beide Ehegatten in Betracht
kommenden Aufwendungen im Sinne des $ 9, des
$ 10Abs. 1 Ziff. 1,4 bis 7, der $$ 10b und 33sowie
der abziehbaren Beträge nach $ 33a maßgebend.
Die nach Satz 1 ermittelteSummeist je zur Hälfte
auf die Ehegatten aufzuteilen, wenn für jeden Ehe-
gatten eine Lohnsteuerkarte ausgeschrieben worden
ist und die Ehegatten keine andere Aufteilung bean-
tragen. Für einen Arbeitnehmer, dessen Ehe in dem
Kalenderjahr, für das die Lohnsteuerkarte gilt, auf-
gelöst worden ist und dessen bisheriger Ehegatte in
demselben Kalenderjahr wieder geheiratet hat, sind
die nach Absatz 1 in Betracht kommenden Beträge
ausschließlich auf Grund der in seiner Person er-
füllten Voraussetzungen zu ermitteln.

(4) Die Eintragung eines Freibetrags auf der
Lohnsteuerkarte ist die gesonderte Feststellung
einer Besteuerungsgrundlage,die jederzeit, auch
rückwirkend, geändert werden kann. Der Eintra-
gung braucht eine Belehrung über den zulässigen
Rechtsbehelf nicht beigefügt zu werden. Ein mit
einer Belehrung über den zulässigenRechtsbehelf
versehener schriftlicher Bescheid ist jedoch zu er-
teilen, wenn dem Antrag des Arbeitnehmersnicht
in vollemUmfangentsprochenwird,
(5) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, unverzüg-

lich die Änderung eines auf seinerLohnsteuerkarte

. dessen Ermittlung

Kraftfahrzeugs zu Fahrten zwischen Wohnung
undArbeitsstätte($9Abs. 1Ziff. 4),

2. Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsfüh-
rung ($9Abs. 1Ziff. 5),

3. Unterhaltsaufwendungen ($ 33a Abs. 1 und 2)
oder

4. Aufwendungen für eine Hausgehilfin oder für
vergleichbare Dienstleistungen ($ 33 a Abs. 3)

berücksichtigt worden sind und die Verhältnisse
sich im Laufe des Kalenderjahrs derart ändern, daß
die Aufwendungen um mindestens 400 Deutsche
Mark geringer sein werden.
(6) Ist in den Fällen des Absatzes 5 zu wenig

Lohnsteuer erhoben worden, so hat das Finanzamt
den Fehlbetrag vom Arbeitnehmer nachzufordern,
wenn er 20 Deutsche Mark übersteigt.

$39b
DurchführungdesLohnsteuerabzugs

für unbeschränkt einkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer

(1) Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs
hat der unbeschränkt einkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber vor Beginn des
Kalenderjahrs oder beim Eintritt in das Dienstver-
hältnis eine Lohnsteuerkarte vorzulegen. Der
Arbeitgeber hat die Lohnsteuerkarte während des
Dienstverhältnisses aufzubewahren. Er hat sie dem
Arbeitnehmer während des Kalenderjahrs zur Vor-
lage beim Finanzamt oder bei der Gemeinde vor-
übergehendzu überlassen sowie innerhalb ange-
messener Frist nach Beendigung des Dienstverhält-
nisses herauszugeben. Der Arbeitgeber darf die auf
der LohnsteuerkarteeingetragenenMerkmale nur
für die Einbehaltung der Lohnsteuer verwerten; er
darf sie ohne Zustimmungdes Arbeitnehmersnur
offenbaren, soweit dies gesetzlich zugelassen ist.
(2) Für die Einbehaltung der Lohnsteuer vom lau-

fenden Arbeitslohn hat der Arbeitgeber die Höhe
des laufenden Arbeitslohns und den Lohnzahlungs-
zeitraum festzustellen. Vom Arbeitslohn sind der
auf den Lohnzahlungszeitraum entfallende Anteil
des Versorgungs-Freibetrags ($ 19 Abs. 2), der
Weihnachts-Freibetrag($ 19 Abs. 3) und der auf
den Lohnzahlungszeitraum entfallende Anteil des
Altersentlastungsbetrags ($ 24a) abzuziehen, wenn
die Voraussetzungen für den Abzug dieser Beträge
jeweils erfüllt sind. Außerdem hat der Arbeitgeber
einen etwaigen Freibetrag nach Maßgabe der Ein-
tragungen auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitneh-
mers vom Arbeitslohn abzuziehen. Für den so ge-
kürzten Arbeitslohn ist die Lohnsteuer aus der für
den Lohnzahlungszeitraumgeltenden Lohnsteuer-
tabelle oder nach der der Lohnsteuertabelle ange-
fügtenAnleitung zu ermitteln.Dabei ist die auf der
Lohnsteuerkarte eingetragene Steuerklasse und
Zahl der Kinder maßgebend. Die sich danach erge-
bende Lohnsteuer ist vom Arbeitslohn einzubehal-
ten. Die Oberfinanzdirektion kann allgemein oder
auf Antrag des Arbeitgebers ein Verfahren zulas-
sen, durch das die Lohnsteuer unter den Vorausset-
zungen des $ 42 b Abs. 1 nach dem voraussicht-
lichen Jahresarbeitslohn ermittelt wird, wenn ge-
währleistetist, daßdie zutreffendeJahreslohnsteuer
($ 38 a Abs. 2) nicht unterschritten wird.
(3) Für die Einbehaltung der Lohnsteuer von

einem sonstigen Bezug hat der Arbeitgeber den vor-
aussichtlichen Jahresarbeitslohn ohne den sonsti-
gen Bezug festzustellen. Von dem voraussichtlichen
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Jahresarbeitslohn sind der Versorgungs-Freibetrag
($ 19 Abs. 2), der Weihnachts-Freibetrag ($ 19
Abs.3) und der Altersentlastungsbeirag ($ 24a),
wenn die Voraussetzungen für den Abzug dieser
Beträge jeweils erfüllt sind, sowie ein etwaiger Jah-
resfreibetrag nach Maßgabe der Eintragungen auf
der Lohnsteuerkarte abzuziehen. Für den so gekürz-
ten Jahresarbeitslohn (maßgebender Jahresarbeits-
lohn) ist die Lohnsteuer aus der Jahreslohnsteuer-
tabelle oder der der Jahreslohnsteuertabelle ange-
fügten Anleitung zu ermitteln. Dabei ist die auf der
Lohnsteuerkarte eingetragene Steuerklasse und
Zahl der Kinder maßgebend. Außerdem ist die Jah-
reslohnsteuer für den maßgebenden Jahresarbeits-
lohn unter Einbeziehung des sonstigen Bezugs zu
ermitteln. Dabei ist der sonstige Bezug um den Ver-
sorgungs-Freibetrag, den Weihnachts-Freibetrag
und den Altersentlastungsbetrag zu kürzen, wenn
die Voraussetzungen für den Abzug dieser Beträge
jeweils erfüllt sind und soweit sie nicht bei der
Feststellung des maßgebenden Jahresarbeitslohns
berücksichtigt worden sind. Der Unterschiedsbetrag
zwischen den ermittelten Jahreslohnsteuerbeträgen
ist die Lohnsteuer, die von dem sonstigen Bezug
einzubehalten ist. Im übrigen gilt folgendes:
1. Ein sonstiger Bezug ist als laufender Arbeitslohn

zu behandeln, wenn er 300 Deutsche Mark nicht
übersteigt.

2. Das Betriebstätienfinanzamt ($ 41 a Abs. 1 Ziff. 1)
kann auf Antrag des Arbeitgebers zulassen, daß
die Lohnsteuer von einem sonstigen Bezug mit
einem Steuersatz von 20 vom Hundert einbehal-
ten wird, wenn der maßgebende Jahresarbeits-
lohn einschließlich des sonstigen Bezugs
a) bei Arbeitnehmern in den Steuerklassen I, II

und IV 17000 Deutsche Mark,
b) bei Arbeitnehmern in der Steuerklasse II

34000Deutsche Mark,
c) bei Arbeitnehmern in den Steuerklassen V

und VI 14000Deutsche Mark
nicht übersteigt.

Ein sonstiger Bezug im Sinne des $ 34 Abs. 3 Satz 1
ist bei Anwendung des Satzes 5 oder der Ziffer 2
zur Hälfte anzusetzen, wenn er zwei Kalenderjahre
betrifft; er ist mit einem Drittel anzusetzen, wenn er
mehr als zwei Kalenderjahre betrifft. Die auf die
Hälfte des Bezugs entfallende Lohnsteuer ist mit
dem doppelten Betrag, die auf ein Drittel des Be-
zugs entfallende Lohnsteuer ist mit dem dreifachen
Betrag einzubehalten,

(4) Für Lohnzahlungszeiträume,für die Lohn-
steuertabellen nicht aufgestellt sind, ergibt sich die
Lohnsteuer aus den mit der Zahl der Kalendertage
oder Wochen dieser Zeiträume vervielfachten Be-
trägen der Lohnsteuertagestabelle oder Lohnsteuer-
wochentabelle.

zeitraum lediglich Abschlagszahlungen leistet und
eine Lohnabrechnung für einen längeren Zeitraum
(Lohnabrechnungszeitraum) vornimmt, kann er den
Lohnabrechnungszeitraum als Lohnzahlungszeit-
raum behandeln und die Lohnsteuer abweichend
von $ 38 Abs. 3 bei der Lohnabrechnung einbehal-
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ten. Satz 1 gilt nicht, wenn der Lohnabrechnungs-
zeitraum fünf Wochen übersteigt oder die Lohnab-
rechnung nicht innerhalb von drei Wochen nach
dessen Ablauf erfolgt. Das Betriebstättenfinanzamt
kann anordnen, daß die Lohnsteuer von den Ab-
schlagszahlungen einzubehalten ist, wenn die Erhe-
bung der Lohnsteuer sonst nicht gesichert erscheint.
Wenn wegen einer besonderen Entlohnungsart we-
der ein Lohnzahlungszeitraum noch ein Lohnabrech-
nungszeitraum festgestellt werden kann, gilt als
Lohnzahlungszeitraum die Summe der tatsächlichen
Arbeitstage oder Arbeitswochen.
(6) Ist nach einem Abkommen zur Vermeidung

der Doppelbesteuerung der von einem inländischen
Arbeitgeber gezahlte Arbeitslohn von der Lohn-
steuer freizustellen, so erteilt das Betriebstätten-
finanzamt auf Antrag des Arbeitnehmers oder des
Arbeitgebers eine entsprechende Bescheinigung.
Der Arbeitgeber hat diese Bescheinigung als Beleg
zum Lohnkonto ($41 Abs. 1) aufzubewahren.

839c
Durchführung des Lohnsteuerabzugs

ohne Lohnsteuerkarte
(1) Solange der unbeschränkt einkommensteuer-

pflichtige Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine
Lohnsteuerkarte schuldhaft nicht vorlegt oder die
Rückgabe der ihm ausgehändigten Lohnsteuerkarte
schuldhaft verzögert, hat der Arbeitgeber die Lohn-
steuer nach der Steuerklasse VI zu ermitteln. Weist
der Arbeitnehmer nach, daß er die Nichtvorlage
oder verzögerte Rückgabe der Lohnsteuerkarte
nicht zu vertreten hat, so hat der Arbeitgeber für
die Lohnsteuerberechnung die ihm bekannten Fa-
milienverhältnisse des Arbeitnehmers zugrunde zu
legen.

(2) Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer von dem
Arbeitslohn für den Monat Januar eines Kalender-
jahrs abweichend von Absatz 1 auf Grund der Ein-
tragungen auf der Lohnsteuerkarte für das vorher-
gehende Kalenderjahr ermitteln, wenn der Arbeit-
nehmer eine Lohnsteuerkarte für das neue Kalen-
derjahr bis zur Lohnabrechnung nicht vorgelegt hat.
Nach Vorlage der Lohnsteuerkarte ist die Lohn-
steuerermittlung für den Monat Januar zu überprü-
fen und erforderlichenfalls zu ändern. Legt der Ar-
beitnehmer bis zum 31. März keine Lohnsteuerkarte
vor, ist nachträglich Absatz 1 anzuwenden. Die zu-
wenig oder zuviel einbehaltene Lohnsteuer ist je-
weils bei der nächsten Lohnabrechnung auszu-
gleichen.

(3) Für Arbeitnehmer, die nach $ 1 Abs. 2 unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig sind, hat der
Arbeitgeber die Lohnsteuer unabhängig von einer
Lohnsteuerkarte zu ermitteln. Dabei sind die Steuer-
klasse und Zahl der Kinder maßgebend, die nach
$ 39 Abs. 3 bis 5 auf einer Lohnsteuerkarte des Ar-
beitnehmers einzutragen wären, Auf Antrag des
Arbeitnehmers erteilt das Betriebstättenfinanzamt
($ 41 a Abs. 1 Ziff. 1) über die maßgebende Steuer-
klasse und Zahl der Kinder und einen etwa in Be-
tracht kommenden Freibetrag ($ 39 a) eine Beschei-
nigung,für die die Vorschriften über die Eintragun-
gen auf der Lohnsteuerkarte sinngemäß anzuwen-
den sind.
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Durchführung des Lohnsteuerabzugs

für beschränkt einkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer

(1) Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs
werden beschränkt einkommensteuerpflichtigeAr-
beitnehmer in die Steuerklasse I oder II eingereiht.
Arbeitnehmer, die unverheiratet sind, gehören in
die Steuerklasse I oder, wenn sie die Voraussetzun-
gen des $ 38b Ziff. 2 erfüllen, in die Steuerklasse II,
verheiratete Arbeitnehmer gehören in die Steuer-
klasse II; $ 38b Ziff. 6 ist anzuwenden. Das Betrieb-
stättenfinanzamt ($ Ala Abs. 1 Ziff. 1) erteilt auf
Antrag des Arbeitnehmers über die maßgebende
Steuerklasse und Zahl der Kinder eine Bescheini-
gung, für die die Vorschriften über die Eintragun-
gen auf der Lohnsteuerkarte sinngemäß anzuwen-
den sind.

(2) In die nach Absatz 1 zu erteilende Bescheini-
gung trägt das Finanzamt auf Antrag des Arbeit-
nehmers als vom Arbeitslohn abzuziehenden Frei-
betrag die Summe der folgenden Beträge ein;
1. denAltersfreibetrag($32Abs. 2),
2. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus

nichtselbständiger Arbeit anfallen ($ 9), soweit
sie den Werbungskosten-Pauschbetrag ($ 9a
Ziff. 1) übersteigen,

3. Sonderausgaben im Sinne des $ 10 Abs. 1 Ziff. 1,
4 bis 7 und des $ 10b, soweit sie den Sonderaus-
gaben-Pauschbetrag von 240 Deutsche Mark
($ 10c) übersteigen.

$ 39a Abs. 2 Satz 3, 5 und 6 sowie Abs. 4 bis 6 ist
sinngemäß anzuwenden.
(3) Der Arbeitnehmer hat die nach Absatz 1 er-

teilte Bescheinigung seinem Arbeitgeber vor Beginn
des Kalenderjahrs oder beim Eintritt in das Dienst-
verhältnis vorzulegen. Der Arbeitgeber hat die Be-
scheinigung aufzubewahren. $ 39b Abs. 1 Satz 3
und 4 gilt sinngemäß. Der Arbeitgeber hat im übri-
gen den Lohnsteuerabzug nach Maßgabe des $ 39b
Abs. 2 bis 6 und des $ 39c Abs. 1 und 2 durchzufüh-
ren; dabei tritt die nach Absatz 1 erteilte Bescheini-
gung an die Stelle der Lohnsteuerkarte.

840
Pauschalierung der Lohnsteuer

in besonderenFällen
(1) Das Betriebstättenfinanzamt ($ 41a Abs. 1

Ziff. 1) kann auf Antrag des Arbeitgebers zulassen,
daß die Lohnsteuer mit einem unter Berücksichti-
gung der Vorschriften des $ 38a zu ermittelnden
Pauschsteuersatz erhoben wird, soweit
1. von dem Arbeitgeber sonstige Bezüge in einer

größeren Zahl von Fällen gewährt werden oder
2. in einer größeren Zahl von Fällen Lohnsteuer

nachzuerheben ist, weil der Arbeitgeber die
Lohnsteuer nicht vorschrifismäßig einbehalten
hat.

Voraussetzung für die Pauschalierung der Lohn-
steuer ist, daß die Ermittlung der Lohnsteuer nach
den $$ 39 b bis 39d schwierig ist oder einen unver-

hältnismäßigen Arbeitsaufwand erfordern würde.
Die Pauschalierung ist in den Fällen der Ziffer 1
ausgeschlossen, soweit der Arbeitgeber einem
Arbeitnehmer sonstigeBezüge von mehr als 1000
Deutsche Mark im Kalenderjahr gewährt. Der Ar-
beitgeber hat dem Antrag eine Berechnung beizufü-
gen, aus ..dersich der durchschnittliche Steuersatz
unter Zugrundelegung der durchschnittlichen Jah-
resarbeitslöhne und der durchschnittlichen Jahres-
lohnsteuer in jeder Steuerklasse für diejenigen Ar-
beitnehmer ergibt, denen die Bezüge gewährt wer-
den sollen oder gewährt worden sind.

(2) Abweichend von Absatz 1 kann das Betrieb-
stättenfinanzamt die Erhebung der Lohnsteuer mit
einem Pauschsteuersatz von 25 vom Hundert zulas-
sen, soweit der Arbeitgeber in einer größeren Zahl
von Fällen Arbeitslohn aus Anlaß von Betriebs-
veranstaltungen zahlt. Dasselbe gilt, soweit der Ar-
beitgeber in einer größeren Zahl von Fällen Erho-
lungsbeihilfen gewährt, unter folgenden Vorausset-
zungen:
1. Die Erholungsbeihilfe darf zusammen mit Erho-

lungsbeihilfen, die in demselben Kalenderjahr
früher gewährt worden sind, 300 Deutsche Mark
für den Arbeitnehmer, 200 Deutsche Mark für
dessen Ehegatten und 100 Deutsche Mark für
jedes Kind, das auf der Lohnsteuerkarte des
Arbeitnehmers eingetragen ist, nicht übersteigen.

2. Bei Erholungsbeihilfen, die in bar gezahlt wer-
den, muß der Arbeitgeber sicherstellen, daß die
Beihilfen zu Erholungszwecken verwendet wer-
den.

(3) Der Arbeitgeber hat die pauschale Lohnsteuer
zu übernehmen. Er ist Schuldner der pauschalen
Lohnsteuer. Der pauschal besteuerte Arbeitslohn
und die pauschale Lohnsteuer bleiben bei einer Ver-
anlagung zur Einkommensteuer und beim Lohn-
steuer-Jahresausgleich außer Ansatz. Die pauschale
Lohnsteuer ist weder auf die Einkommensteuer noch
auf die Jahreslohnsteuer anzurechnen.

5 40a
Pauschalierung der Lohnsteuer

für Teilzeitbeschäftigte
(1) Der Arbeitgeber kann unter Verzicht auf die

Vorlage einer Lohnsteuerkarte bei Arbeitnehmern,
die nur kurzfristig oder in geringem Umfang und
gegen geringen Arbeitslohn beschäftigt werden, die
Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 10 vom
Hundert des Arbeitslohns erheben. Dabei gilt fol-
gendes:
1. Eine kurzfristige Beschäftigungliegt vor, wenn

der Arbeitnehmer bei dem Arbeitgeber gelegent-
lich, nicht regelmäßig wiederkehrend beschäftigt
wird, die Dauer der Beschäftigung 18 zusammen-
hängende Arbeitstage nicht übersteigt und
a) der Arbeitslohn während der Beschäftigungs-

dauer 42 Deutsche Mark durchschnittlich je
Arbeitstag nicht übersteigt oder

b) die Beschäftigung zu einem unvorhersehbaren
Zeitpunkt sofort erforderlich wird.



2. Eine Beschäftigung in geringem Umfang und
gegen geringen Arbeitslohn liegt vor, wenn der
Arbeitnehmer bei dem Arbeitgeber laufend be-
schäftigt wird, die Tätigkeit jedoch während der
Beschäftigungsdauer 20 Stunden und der Arbeits-
lohn 120 Deutsche Mark wöchentlich nicht über-
steigt.

(2) Abweichend von Absatz 1 kann der Arbeit-
geber unter Verzicht auf die Vorlage einer Lohn-
steuerkarte bei Aushilfskräften, die in Betrieben der
Land- und Forstwirtschaft im Sinne des $ 13 Abs, 1
Ziff. 1 bis 4 ausschließlich mit typisch land- oder
forstwirtschatlichen Arbeiten beschäftigt werden,
die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von
2 vom Hundert des Arbeitslohns erheben. Aushilfs-
kräfte im Sinne dieser Vorschrift sind Personen, die
von Fall zu Fall für eine im voraus bestimmte Arbeit
von vorübergehender Dauer in ein Dienstverhält-
nis treten. Aushilfskräfte sind nicht Arbeitnehmer,
die zu den land- und forstwirtschaftlichen Fachkräf-
ten gehören.

(3) Die Pauschalierungen nach den Absätzen 1
und 2 sind unzulässig bei Arbeitnehmern, deren Ar-
beitsiohn während der Beschäftigungsdauer
12 Deuische Mark durchschnittlich je Arbeitsstunde
übersteigt. Das Betriebstättenfinanzamt kann
außerdem die Pauschalierung der Lohnsteuer unter-
sagen, wenn die Pauschalsteuer offensichtlich von
der nach den $8 39 b bis 39 d insgesamt zu erheben-
den Lohnsteuer abweicht.
(4) Auf die Pauschalierungen nach den Absätzen 1

und 2 ist $ 40 Abs. 3 anzuwenden.

$ 41
Aufzeichnungspflichten beim Lohnsteuerabzug
(1) Der Arbeitgeber hat am Ort der Betriebstätte

(Absatz 2) für jeden Arbeitnehmer und jedes Kalen-
derjahr ein Lohnkonto zu führen. In das Lohnkonto
sind die für den Lohnsteuerabzug erforderlichen
Merkmale aus der Lohnsteuerkarte oder aus einer
entsprechenden Bescheinigung zu übernehmen. Bei
jeder Lohnzahlung für das Kalenderjahr, für das das
Lohnkonto gilt, sind im Lohnkonto die Art und Höhe
des gezahlten Arbeitslohns einschließlich der
steuerfreien Bezüge sowie die einbehaltene oder
übernommene Lohnsteuer einzutragen; an die Stelle
der Lohnzahlung tritt in den Fällen des 8 39b Abs. 5
Satz 1 die Lohnabrechnung. Die Bundesregierung
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates vorzuschreiben, welche
Einzelangaben im Lohnkonto aufzuzeichnen sind.
Dabei können für Arbeitnehmer mit geringem Ar-
beitslohn und für die Fälle der $5 AOund 40a Auf-
zeichnungserleichterungen sowie für steuerfreie
Bezüge Aufzeichnungen außerhalb des Lohnkontos
zugelassen werden. Die Lohnkonten sind bis zum
Ablauf des sechsten Kalenderjahrs, das auf die zu-
letzt eingetragene Lohnzahlung folgt, aufzubewah-
ren.
(2) Betriebstätte ist der Betrieb oder Teil des Be-

triebs des Arbeilgebers, in dern der für die Durch-
führung dos Lohnsteuerabzugs maßgebende Arbeits-

lohn ermittelt wird. Wird der maßgebende Arbeits-
lohn nicht in dem Betrieb oder einem Teil des Be-
triebs des Arbeitgebers oder nicht im Inland ermit-
telt, so gilt als Betriebstätte der Mittelpunkt der ge-
schäftlichen Leitung des Arbeitgebers im Inland. Als
Betriebstätte gilt auch der inländische Heimathafen
deutscher Handelsschiffe, wenn die Reederei im In-
land keine Niederlassung hat.

$ Alla
Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer

(1) Der Arbeitgeber hat spätestens am zehnten
Tag nach Ablauf eines jeden Lohnsteuer-Anmelde-
zeitraums
1. dem Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Be-

triebstätte ($ 41 Abs. 2) befindet (Betriebstätten-
finanzamt), eine Steuererklärung einzureichen, in
der er die Summe der im Lohnsteuer-Anmel-
dungszeitraum einzubehaltenden und zu überneh-
menden Lohnsteuer angibt (Lohnsteuer-Anmel-
dung),

2. die im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum insge-
samt einbehaltene und übernommene Lohnsteuer
an das Betriebstättenfinanzamt abzuführen.

Die Lohnsteuer-Anmeldung ist nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck abzugeben und vom Arbeit-
geber oder von einer zu seiner Vertretung berech-
tigten Person zu unterschreiben. Der Arbeitgeber
wird von der Verpflichtung zur Abgabe weiterer
Lohnsteuer-Anmeldungen befreit, wenn er Arbeit-
nehmer, für die nach $ 41 ein Lohnkonto zu führen
ist, nicht mehr beschäftigt und das dem Finanzamt
mitteilt.
(2) Lohnsteuer-Anmeldungszeitraumist grund-

sätzlich der Kalendermonat. Lohnsteuer-Anmel-
dungszeitraum ist das Kalendervierteljahr, wenn die
abzuführende Lohnsteuer für das vorangegangene
Kalenderjahr miehr als 360 Deutsche Mark, aber
nicht mehr als 2400 Deutsche Mark betragen hat;
Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum ist das Kalender-
jahr, wenn die abzuführende Lohnsteuer für das
vorangegangene Kalenderjahr nicht mehr als 360
Deutsche Mark betragen hat. Hat die Betriebstätte
nicht während des ganzen vorangegangenen Kalen-
derjahrs bestanden, so ist die für das vorangegan-
gene Kalenderjahr abzuführende Lohnsteuer für die
Feststellung des Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums
auf einen Jahresbetrag umzurechnen. Wenn die Be-
triebstätte im vorangegangenen Kalenderjahr noch
nicht bestanden hat, ist die auf einen Jahresbetrag
umgerechnete für den ersten vollen Kalendermonat
nach der Eröffnung der Betriebstätte abzuführende
Lohnsteuer maßgebend.

(3) Die oberste Finanzbehörde des Landes kann
bestimmen, daß die Lohnsteuer nicht dem Betrieb-
stätienfinanzamt, sondern einer anderen Öffentlichen
Kasse anzumelden und an diese abzuführen ist; die
Kasse erhält insoweit die Stellung einer Landes-
finanzbehörde. Das Betriebstättenfinanzamt oder die
zuständige andere Öffentliche Kasse können anord-
nen, daß die Lohnsteuer abweichend von dem nach
Absatz 1 maßgebenden Zeitpunkt anzumelden und
abzuführen ist, wenn die Abführung der Lohnsteuer
nicht gesichert erscheint.
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$ 41b
Abschluß des Lohnsteuerabzugs

(!) Bei Beendigung eines Dienstverhältnisses oder
am Ende des Kalenderjahrs hat der Arbeitgeber das
Lohnkonto des Arbeitnehmers abzuschließen. Der
Arbeitgeber hat. auf Grund der Eintragungen im
l.ohnkonto auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitneh-
mers
1. die Dauer des Dienstverhältnisses während des

Kalenderjahrs, für das die Lohnsteuerkarte gilt,

2. die Art und Höhe des gezahlten Arbeitslohns,
3. die einbehaltene Lohnsteuer
zu bescheinigen (Lohnsteucrbescheinigung). Liegt
dem Arbeitgeber eine Lohnsteuerkarte des Arbeit-
nehmers nicht vor, hat er die Lohnsteuerbescheini-
gung nach einem entsprechenden amtlich vorge-
schriebenen Vordruck zu erteilen. Der Arbeitgeber
hat dem Arbeitnehmer die Lohnsteuerbescheinigung
auszuhändigen, wenn das Dienstverhältnis vor Ab-
lauf des Kalenderjahrs beendet wird, der Arbeit-
nehmer zur Einkommensteuer veranlagt wird oder
beim Finanzamt den Lohnsteuer-Jahresausgleich be-
antragt. In den übrigen Fällen hat der Arbeitgeber
die Lohnsteuerbescheinigung dem Betriebstätten-
finanzamt einzureichen. Kann ein Arbeitgeber, der
für die Lohnabrechnung ein maschinelles Verfahren
anwendet, die Lohnsteuerbescheinigung nach Satz 2
nicht sofort bei Beendigung des Dienstverhältnisses
ausschreiben, so hat er die Lohnsteuerkarte bis zur
Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung zu-
rückzubehalten und dem Arbeitnehmer eine Be-
scheinigung über alle auf der Lohnsteuerkarte des
Arbeitnehmers eingetragenen Merkmale auszuhän-
digen; in dieser Bescheinigung ist außerdem der
Zeitpunkt einzutragen, zu dem das Dienstverhältnis
beendet worden ist. In diesem Falle ist die Aus-
schreibung der Lohnsteuerbescheinigung innerhalb
von acht Wochen nachzuholen.
(2) Der Arbeitgeber hat ferner

1. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse I, II
oder IV, dessen Arbeitslohn 26000 Deutsche
Mark übersteigt,

2. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse III,
dessen Arbeitslohn 50 000 Deutsche Mark über-
steigt,

3. für einen Arbeiinehmer in der Steuerklasse V,
dessen Arbeitslohn 14000 Deutsche Mark über-
steigt,

4. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse VI
einen Lohnzettel nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck auszuschreiben, der dieselben Angaben
wie die Lohnsteuerbescheinigung enthält. Der Lohn-
zettel ist dem für den Arbeitnehmer nach seinem
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt am 31.De-
zember des abgelaufenen Kalenderjahrs zuständigen
Finanzamt einzureichen. Bei Beendigung des Dienst-
verhältnisses vor Ablauf des Kalenderjahrs ist der
auf einen Jahresbetrag umgerechnete Arbeitslohn
maßgebend und der Lohnzettel dem Finanzamt ein-
zureichen, das für den nach Kenntnis des Arbeit-
gebers letzten Wohnsitz des Arbeitnehmers zu-
ständigist. \

(3) Absätze 1 und 2 gelten nicht für Arbeitneh-
mer, soweit sie Arbeitslohn bezogen haben, der
nach den $$ 40 und 40 a pauschal besteuert worden
ist.

8 Alc
Anderung des Lohnsteuerabzugs

(1) Der Arbeitgeber ist berechtigt, bei der jeweils
nächstfolgenden Lohnzahlung bisher erhobene Lohn-
steuer zu erstatten oder noch nicht erhobene Lohn-
steuer nachträglich einzubehalten,
1. wenn ihm der Arbeitnehmer eine Lohnsteuer-

karte mit Eintragungen vorlegt, die auf einen
Zeitpunkt vor Vorlage der Lohnsteuerkarte zu-
rückwirken, oder

2. wenn er erkennt, daß er die Lohnsteuer bisher
nicht vorschriftsmäßig einbehalten hat.

(2) Die zu erstattende Lohnsteuer ist dem Betrag
zu entnehmen, den der Arbeitgeber für seine Arbeit-
nehmer insgesamt an Lohnsteuer einbehalten oder
übernommen hat. Wenn die zu erstattende Lohn-
steuer aus dem Betrag nicht gedeckt werden kann,
der insgesamt an Lohnsteuer einzubehalten oder zu
übernehmen ist, wird der Fehlbetrag dem Arbeit-
geber auf Antrag vom Betriebstättenfinanzamt
ersetzt.

(3) Nach Ablauf des Kalenderjahrs oder, wenn
das Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalenderjahrs
endet, nach Beendigung des Dienstverhältnisses, ist
die Änderung des Lohnsteuerabzugs nur bis zur
Ausschreibung der Lohnsteuerbescheinigung oder
eines Lohnzettels zulässig. Bei Änderung des Lohn-
steuerabzugs nach Ablauf des Kalenderjahrs ist die
nachträglich einzubehaltende Lohnsteuer nach dem
Jahresarbeitslohn auf Grund der Jahreslohnsteuer-
tabelle zu ermitteln. Eine Erstattung von Lohnsteuer
ist nach Ablauf des Kalenderjahrs nur im Wege
des Lohnsteuer-Jahresausgleichs nach $ 42b zuläs-
sig.

(4) Der Arbeitgeber hat die Fälle, in denen er von
seiner Berechtigung zur nachträglichen Einbehal-
tung von Lohnsteuer nach Absatz 1 keinen Gebrauch
macht oder die Lohnsteuer nicht nachträglich einbe-
halten werden kann, weil

1. Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte eines
Arbeitnehmers, die nach Beginn des Dienstver-
hältnisses vorgenommen worden sind, auf einen
Zeitpunkt vor Beginn des Dienstverhältnisses zu-
rückwirken,

2. der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber Arbeitslohn
nicht mehr bezieht oder

3. der Arbeitgeber nach Ablauf des Kalenderjahrs
bereits die Lohnsteuerbescheinigung oder einen
Lohnzettel ausgeschrieben hat,

dem Betriebstättenfinanzamt unverzüglich anzuzei-
gen. Das Finanzamt hat die zu wenig erhobene
Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzufordern, wenn
der nachzufordernde Betrag 20 Deutsche Mark über-
steigt. $ 42.d bleibt unberührt.
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$ 42
Lohnsteuer-Jahresausgleich

(1) Den unbeschränkt einkommensteuerpflich-
tigen Arbeitnehmern, die nicht zur Einkommen-
steuer veranlagt werden, wird die für das abgelau-
fene Kalenderjahr (Ausgleichsjahr) einbehaltene
Lohnsteuer insoweit erstattet, als sie die auf den
Jahresarbeitslohn entfallende Jahreslohnsteuer
übersteigt (Lohnsteuer-Jahresausgleich). Hat die un-
beschränkte Einkommensteuerpflicht des Arbeit-
nehmers nicht während des ganzen Kalenderjahrs
bestanden, so gilt die Dauer der unbeschränkten
Einkommensteuerpflicht im Kalenderjahr als Aus-
gleichsjahr und der während dieses Zeitraums be-
zogene Arbeitslohn als Jahresarbeitslohn.

(2) Der Lohnsteuer-Jahresausgleich wird nach
Ablauf des Ausgleichsjahrs auf Antrag des Arbeit-
nehmers vom Finanzamt durchgeführt, soweit er
nach $ 42b nicht vom Arbeitgeber durchgeführt
worden ist. Bei Wegfall der unbeschränkten Ein-
kommensteuerpflicht kann der Lohnsteuer-Jahres-
ausgleich sofort durchgeführt werden. Der Antrag
ist spätestens am 31. Mai des dem Ausgleichsjahr
folgenden Kalenderjahrs nach amtlich vorgeschrie-
benem Vordruck zu stellen; die Frist kann nicht
verlängert werden. Der Antrag muß vom Arbeit-
nehmer, bei Arbeitnehmern, die mit einem Ehegat-
ten die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 erfüllen,
auch vom Ehegatten eigenhändig unterschrieben
sein. Hat eine Person oder Vereinigung bei der An-
fertigung des Antrags mitgewirkt, so sind der Name
und die Anschrift dieser Person oder Vereinigung
in dem Antrag anzugeben.

(3) Dem Antrag auf Lohnsteuer-Jahresausgleich
sind beizufügen:
1. die für das Ausgleichsjahr ausgeschriebenen

Lohnsteuerkarten des Arbeitnehmers mit voll-
ständigen Lohnsteuerbescheinigungen oder in
den Fällen, in denen dem Arbeitgeber eine Lohn-
steuerkarte nicht vorgelegen hat, Lohnsteuerbe-
scheinigungen nach entsprechendem amtlich vor-
geschriebenen Vordruck ($ 41b Abs. 1 Satz 3);

2. in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer wäh-
rend des Ausgleichsjahrs zeitweise in keinem
Dienstverhältnis gestanden hat, etwaige Unter-
lagen über die Dauer dieser Zeiträume.

(4) Vorbehaltlich der Vorschriften des $ 42a hat
das Finanzamt für den Lohnsteuer-Jahresausgleich
den Jahresarbeitslohn aus sämtlichen Dienstverhält-
nissen des Arbeitnehmers festzustellen. Dabei blei-
ben Bezüge im Sinne des $ 34 Abs. 3 Satz 1 und
ermäßigt besteuerte Vergütungen für Arbeitnehmer-
erfindungen außer Ansatz, wenn der Arbeitnehmer
nicht jeweils die Einbeziehung in den Lohnsteuer-
Jahresausgleich beantragt. Vom Jahresarbeitslohn
sind der etwa in Betracht kommende Versorgungs-
Freibetrag, der Weihnachts-Freibetrag und der etwa
in Betracht kommende Altersentlastungsbetrag ab-
zuziehen, soweit diese Beträge nicht bei den nach

gütungen abgezogen .worden sind. Danach ist als
Jahreslohnsteuer die Einkommensteuer zu ermit-
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teln, die der Arbeitnehmer schuldet, wenn er aus-
schließlich die sich aus dem nach Satz 3 geminder-
ten Jahresarbeitslohn ergebenden Einkünfte erzielt
hat; dabei sind die $$ 34, 34 c und 35 nicht anzuwen-
den. Den Betrag, um den die sich hiernach erge-
bende Jahreslohnsteuer die Lohnsteuer unterschrei-
tet, die für das Ausgleichsjahr insgesamt erhoben
worden ist, hat das Finanzamt dem Arbeitnehmer
zu erstatten. Bei der Ermittlung der insgesamt er-
hobenen Lohnsteuer ist die Lohnsteuer auszuschei-
den, die von den nach Satz 2 außer Ansatz geblie-
benen Bezügen und Vergütungen einbehalten wor-
den ist. $ 36 Abs. 4 Satz 3 gilt sinngemäß.
(5) Das Finanzamt erteilt über den Lohnsteuer-

Jahresausgleich dem Antragsteller einen Steuerbe-
scheid.

$ 42a
Gemeinsamer Lohnsteuer-Jahresausgleich

für Ehegatten
(1) Bei Arbeitnehmern, die die Voraussetzungen

für die Anwendung der Steuerklasse III erfüllen,
wird nur ein Lohnsteuer-Jahresausgleich für beide
Ehegatten gemeinsam durchgeführt, wenn beide
Ehegatten im Ausgleichsjahr Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit erzielt haben. Der Antrag auf
gemeinsamen Lohnsteuer-Jahresausgleich ist von
den Ehegatten gemeinsam zu stellen, es sei denn,
daß einer der Ehegatten dazu aus zwingenden Grün-
den nicht in der Lage ist. $ 42 Abs. 2 Satz 2 bis 5
ist anzuwenden.
(2) Für den gemeinsamen Lohnsteuer-Jahresaus-

gleich hat das Finanzamt jeweils den Jahresarbeits-
lohn der Ehegatten aus ihren sämtlichen Dienstver-
hältnissen festzustellen. $ 42 Abs. 4 Satz 2 ist anzu-
wenden. Von dem Jahresarbeitslohn des einzelnen
Ehegatten sind jeweils der etwa in Betracht kom-
mende Versorgungs-Freibetrag, der Weihnachts-
Freibetrag und der etwa in Betracht kommende
Altersentlastungsbetrag abzuziehen, soweit diese
Beträge nicht bei den nach Satz 2 außer Ansatz
bleibenden Bezügen und Vergütungen abgezogen
worden sind. Danach ist als Jahreslohnsteuer die
Einkommensteuer zu ermitteln, die die Ehegatten
schulden, wenn sie ausschließlich die sich aus den
nach Satz 3 geminderten Jahresarbeitslöhnen er-
gebenden Einkünfte erzielt haben; dabei sind die
$$ 34, 34c und 35 nicht anzuwenden. Den Betrag,
um den die sich hiernach ergebende Jahreslohn-
steuer die Lohnsteuer unterschreitet, die für das
Ausgleichsjahr von beiden Ehegatten insgesamt
erhoben worden ist, hat das Finanzamt zu erstatten.
$ 42 Abs. 4 Satz 6 und 7 und Abs. 5 ist entsprechend
anzuwenden.

$ 42b
Lohnsteuer-Jahresausgleichdurchden

Arbeitgeber
(1) Der Arbeitgeber ist berechtigt, für unbe-

schränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer,
die während des Ausgleichsjahrs ständig in einem
Dienstverhältnis gestanden haben, einen Lohn-
steuer-Jahresausgleich durchzuführen. Er ist zur
Durchführung des Lohnsteuer-Jahresausgleichs ver-



pflichtet, wenn er am 31.Dezember des Ausgleichs-
jahrs mindestens zehn Arbeitnehmer beschäftigt.
Sätze 1 und 2 gelten auch für Arbeitnehmer, die
nach den Lohnsteuerbescheinigungen auf ihrer
Lohnsteuerkarte während des Ausgleichsjahrs zeit-
weise in keinem Dienstverhältnis gestanden haben,
wenn sie die Dauer dieser Zeiträume durch amtliche
Unterlagen lückenlos nachweisen. Voraussetzung
für den Lohnsteucer-Jahresausgleich ist, daß dem
Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers
mit den Lohnsteuerbescheinigungen aus etwaigen
vorangegangenen Dienstverhältnissen vorliegt und
der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer einen Lohn-
zettel noch nicht ausgeschricben hat. Der Arbeit-
geber darf den Lohnsteuer-Jahresausgleich nicht
durchführen, wenn
1. der Arbeitnehmer es beantragt oder
2. der Arbeitnehmer für das Ausgleichsjahr oder

für einen Teil des Ausgleichsjahrs nach den
Steuerklassen IV, V oder VI zu besteuern war.
oder

3. der Arbeitnehmer Bezüge im Sinne des $ 34Abs. 3
Satz 1 oder ermäßigt besteuerte Vergütungen für
Arbeitnchmererfindungen bezogen hat.
(2) Für den Lohnsteuer-Jahresausgleich hat der

Arbeitgeber den Jahresarbeiislohn aus dem zu ihm
bestehenden Dienstverhältnis und nach den Lohn-
steuerbescheinigungen auf der Lohnsteuerkarte aus
etwaigen vorangegangenen Dienstverhältnissen
festzustellen. Vom Jahresarbeitslohn sind der etwa
in Betracht kommende Versorgungs-Freibetrag, der
Weihnachts-Freibetrag, der etwa in Betracht kom-
mende Altersentlastungsbetrag und ein etwa auf
der Lohnsteuerkarte eingetragener Freibetrag abzu-
ziehen. Für den so geminderten Jahresarbeitslohn
ist nach Maßgabe der auf der Lohnsteuerkarte zu-
letzt eingetragenen Steuerklasse und der Zahl der
Kinder die Jahreslohnsteuer aus der Jahreslohn-
steuertabelle zu ermitteln. Den Betrag, um den die
sich hiernach ergebende Jahreslohnsteuer die Lohn-
steuer unterschreitet, die von dem zugrundegelegten
Jahresarbeitslohn insgesamt erhoben worden ist,
hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zu erstatten.

(3) Der Arbeitgeber darf den Lohnsteuer-Jahres-
ausgleich frühestens bei der Lohnabrechnung für
den letzten im Ausgleichsjahr endenden Lohnzah-
lungszeitraum, spätestens bei der Lohnabrechnung
für den letzten Lohnzahlungszeitraum, der im Monat
März des dem Ausgleichsjahr folgenden Kalender-
jahrs endet, durchführen. Die zu erstattende Lohn-
steuer, ist dem Betrag zu entnehmen, den der
Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer für den Lohn-
zahlungszeitraum insgesamt an Lohnsteuer erhoben
hat, und in der Lohnsteuer-Anmeldung gesondert
anzugeben. $ 41 c Abs. 2 Satz 2 ist anzuwenden.
(4) Der Arbeitgeber hat im Lohnkonto für das

Ausgleichsjahr den Inhalt etwaiger Lohnsteuerbe-

nissen des Arbeitnehmers, in den Fällen des Ab-
satzes 1 Satz 2 auch den Inhalt der amtlichen Unter-
lagen einzutragen. Im Lohnkonto, auf der Lohn-
steuerkarte und auf dem Lohnzettel für das
Ausgleichsjahr ist die im Lohnsteuer-Jahresaus-

gleich erstattete Lohnsteuer gesondert einzutragen.
Wenn die erstattete Lohnsteuer die vom Arbeit-
geber für den Arbeitnehmer insgesamt erhobene
Lohnsteuer nicht übersteigt, darf der Arbeitgeber
auf der Lohnsteuerkarte und im Lohnzettel anstelle
der Eintragung nach Satz 2 den sich nach Ver-
rechnung der erhobenen Lohnsteuer mit der erstat-
teten Lohnsteuer ergebenden Betrag als erhobene
Lohnsteuer eintragen.

$ A2c
Oriliche Zuständigkeit der Finanzämter

im Lohnsteuerverfahren
(1) Für die Eintragung eines Freibetrags auf der

Lohnsteuerkarte ($ 39a) ist das Finanzamt örtlich
zuständig, in dessen Bezirk der Arbeitnehmer im
Zeitpunkt der Antragstellung seine Wohnung hat,
von der aus er seiner Beschäftigung regelmäßig
nachgeht. Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn be-
ziehen und einen mehrfachen Wohnsitz haben, ist
das Finanzamt des Familienwohnsitzes zuständig;
bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen und
keinen Familienwohnsitz haben, ist das für den älte-
ren Ehegatten nach Satz 1 maßgebende Finanzamt
örtlich zuständig. In den Fällen des $ 1 Abs. 2 ist
das Finanzamt örtlich zuständig, in dessen Bezirk
sich die öffentliche Kasse befindet, die den Arbeits-
lohn zahlt.

(2) Für die Durchführung des Lohnsteuer-Jahres-
ausgleichs ($$ 42, 42a) ist das Finanzamt örtlich
zuständig, in dessen Bezirk der Arbeitnehmer am
Schluß des Ausgleichsjahrs seinen Wohnsitz oder
in Ermangelung eines Wohnsitzes seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hatte. Bei mehrfachem Wohnsitz
im Geltungsbereich des Gesetzes ist der Wohnsitz
maßgebend, an dem sich der Arbeitnehmer vorwie-
gend aufgehalten hat; bei mehrfachem Wohnsitz
eines verheirateten Arbeitnehmers, der von seinem
Ehegatten nicht dauernd getrennt lebt, ist der Wohn-
sitz maßgebend, an dem sich die Familie vorwiegend
aufgehalten hat. Haben in den Fällen des Satzes 2
zweiter Halbsatz die Ehegatten keinen Familien-
wohnsitz gehabt, ist das für den älteren Ehegatten
nach Satz 1 maßgebende Finanzamt örtlich zustän-
dig. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

$ A2d
Haftung des Arbeitgebers

(1) DerArbeitgeberhaftet
1. für die Lohnsteuer, die er einzubehalten und

abzuführen hat,
2. für die Lohnsteuer, die er beim Lohnsteuer-Jah-

resausgleich zu Unrecht erstattet hat,
3. für die Einkommensteuer(Lohnsteuer),die auf

Grund fehlerhafter Angaben im Lohnkonto, in
der Lohnsteuerbescheinigung oder im Lohnzettel
verkürzt wird.

(2) Der Arbeitgeber haftet nicht,
1. soweit Lohnsteuer nach $ 39 Abs. 4, $ 39 a Abs. 6

und in den vom Arbeitgeber angezeigten Fällen
des $ 41 c Abs. 4 nachzufordern ist,



2. soweit auf Grund der nach $ 10 Abs. 2 des Ein-
kommensteuergeselzes in den vor dem 1. Januar
1975geltenden Fassungen oder $ 10 Abs. 6 erlas-
senen Rechtsverordnungen eine Nachversteue-
rung durchzuführen ist.

(3) Soweit die Haftung des Arbeitgebers reicht,
sind der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer Ge-
samtschuldner. Das Betriebstättenfinanzamt kann
die Steuerschuld oder Haftungsschuld nach pflicht-
gemäßem Ermessen gegenüber jedem Gesamt-
schuldner geltend machen. Der Arbeitgeber kann
auch dann in Anspruch genommen werden, wenn
der Arbeitnehmer zur Einkommensteuer veranlagt
wird. Der Arbeitnehmer kann im Rahmen der Ge-
samtschuldnerschaft nur in Anspruch genommen
werden,
1. wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht vor-

schriftsmäßig vom Arbeitslohn einbehalten hat,
2. wenn der Arbeitnehmer weiß, daß der Arbeit-

geber die einbehaltene Lohnsteuer nicht vor-
schriftsmäßig angemeldet hat. Dies gilt nicht,
wenn der Arbeitnehmer den Sachverhalt dem Fi-
nanzamt unverzüglich mitgeteilt hat.

(4) Für die Inanspruchnahme des Arbeitgebers
bedarf es keines Haftungsbescheids und keines
Leistungsgebots, soweit der Arbeitgeber
1. die einzubehaltende Lohnsteuer angemeldet hat

oder
2. nach Abschluß einer Lohnsteuer-Außenprüfung

seine Zahlungsverpflichtung schriftlich aner-
kennt.

(5) Von der Geltendmachung der Steuernachfor-
derung oder Haftungsforderung ist abzusehen, wenn
diese insgesamt 20 Deutsche Mark nicht übersteigt.

$ 42e
Anrufungsauskunft

Das Betriebstättenfinanzamt hat auf Anfrage eines
Beteiligten darüber Auskunft zu geben, ob und in-
wieweit im einzelnen Fall die Vorschriften über die
Lohnsteuer anzuwenden sind,

8 A2f
Lohnsteuer-Außenprüfung

(1) Für die Außenprüfung der Einbehaltung oder
Übernahme und Abführung der Lohnsteuer ist das
Betriebstättenfinanzamt zuständig.

(2) Für die Mitwirkungspflicht des Arbeitgebers
bei der Außenprüfung gelten die $$ 194und 195der
Reichsabgabenordnung. Darüber hinaus haben die
Arbeitnehmer des Arbeitgebers dem mit der Prü-
fung Beauftragten jede gewünschte Auskunft über
Art und Höhe ihrer Einnahmen zu geben und auf
Verlangen die etwa in ihrem Besitz befindlichen
Lohnsteuerkarten sowie die Belege über bereits
entrichtete Lohnsteuer vorzulegen. Dies gilt auch
für Personen, bei denen es streitig ist, ob sie Arbeit-
nehmer des Arbeitgebers sind oder waren.
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3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

$ 43
Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge

(1) Bei den folgenden inländischen Kapitalerträ-
gen wird die Einkommensteuer durch Abzug vom
Kapitalertrag(Kapitalertragsteuer)erhoben:
1. Gewinnanteilen (Dividenden), Zinsen, Ausbeuten

und sonstigen Bezügen aus Aktien, Kuxen, Ge-
nußscheinen, Anteilen an Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, an Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften und Kolonialgesell-
schaften, aus Anteilen an der Reichsbank und an
bergbautreibenden Vereinigungen, die die Rechte
einer juristischen Person haben. Dazu gehören
nicht Zinsen aus Wandelanleihen und Gewinn-
obligationen, soweit sie unter Ziffer 3 oder Ziffer 5
fallen;

delsgewerbe als stiller Gesellschafter;

zes oder in Berlin (West) nach dem 20. Juni 1948
— in Berlin (West) nach dem 24. Juni 1948— und
vor dem 1. April 1952 ausgegebenen Industrie-
obligationen und vor dem 1. April 1952 ausge-
gebenen Wandelanleihen und Gewinnobligatio-
nen. Die Vorschrift des $ 3a Abs. 1 Ziff. 3 letzter
Satz bleibt unberührt;

festverzinslichen Schuldverschreibungen und
Schatzanweisungen der Länder, Gemeinden und
Gemeindeverbände, wenn die Zinsen nicht nach
$3a Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe b oder Ziff. 4 steuer-
frei sind, unter folgenden Voraussetzungen:
a) Die Wertpapiere dürfen bis zur Dauer von

einschließlich drei Jahren nicht kündbar und
nicht rückzahlbar sein,

b) nach den Anleihebedingungen darf die Lauf-
zeit der Wertpapiere zu den bei der Ausgabe
vorgesehenen Zinsbedingungen für die Dauer
von weniger als drei Jahren nicht geändert
werden;

im Geltungsbereich des
Grundgesetzesoder in Berlin (West) nach dem
31. März 1952 ausgegebenen festverzinslichen
Wertpapieren (einschließlich der Wandelanlei-
hen und Gewinnobligationen) unter folgenden
Voraussetzungen:
a) Die Wertpapiere müssen spätestens innerhalb

eines Jahres nach der Ausgabe zum Handel
an einer Börse im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes oder in Berlin (West) zugelassen
werden,

b) die Wertpapiere dürfen auf die Dauer von
mindestens fünf Jahren nicht kündbar und
nicht rückzahlbar sein,

c) nach den Anleihebedingungen darf die Lauf-
zeit der Wertpapiere zu den bei der Ausgabe
vorgesehenen Zinsbedingungen für die Dauer
von fünf Jahren nicht geändert werden.
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Diese Vorschrift bezieht sich nicht auf Zinsen, die
nach $ 3a steuerfrei sind. Die in Buchstabe a be-
zeichnete Vorausselizung gilt nicht für festver-
zinsliche Wertpapiere, die nach $ 33 des Geset-
zes über die Inveslitionshilfe der gewerblichen
Wirtschaft zum Börsenhandel nicht zugelassen
sind;

6. Zinsen aus Anleihen und Forderungen, die in ein
öffentliches Schuldbuch eingetragen oder über
die Teilschuldverschreibungen ausgegeben sind,
wenn der Gläubiger der Kapitalerträge (Gläubi-
ger) im Zeitpunkt der Fälligkeit der Kapital-
erträge
a) Inhaber der Teilschuldverschreibung oder der

Forderung ist und im Inland weder einen
Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat oder

b) nicht der Inhaber der Teilschuldverschreibung
oder der Forderung ist, es sei denn, daß der
Gläubiger im Inland einen Wohnsitz oder sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat und bei
einer Teilschuldverschreibung, die bei einem
inländischen Kreditinstitut verwahrt wird, am
15. Tag vor der Fälligkeit der Kapitalerträge
der Inhaber der Teilschuldverschreibung ge-
wesen ist.

Bei Stückzinsen ist der Steuerabzug vorzuneh-
men, wenn der Veräußerer der Teilschuldver-
schreibung oder der Forderung im Zeitpunkt der
Auszahlung oder Gutschrift der Stückzinsen im
Inland weder einen Wohnsitz noch seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. Die Sätze 1 und 2
gelten nicht für Kapitalerträge, die nach den $$ 3
und 3a steuerfrei sind oder nach den Ziffern 1
bis 5 dem Steuerabzug unterliegen, und nicht für
Zinsen aus Anleihen, die
a) auf Grund der Regelung von Goldmarkver-

bindlichkeiten mit spezifisch ausländischem
Charakter gemäß Anlage VII des Abkommens
über deutsche Auslandsschulden vom
27. Februar 1953 (Bundesgesetzbl.. II S. 333,
456) ausgegeben worden sind oder

b) vor dem 1. Januar 1965 ausgegeben worden
sind und deren Nennwert auf eine ausländi-
sche Währung lautet;

7. außerrechnungsmäßigen und rechnungsmäßigen
Zinsen im Sinne des $ 20 Abs. 1Ziff. 6.

Die Vorschriften des $ 3a Abs. 2 und 3 gelten für
Anleihen im Sinne der Ziffern 3 bis 5 entsprechend.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff 4 und 5
gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinne des Absat-
zes 1 Ziff. 4 und 5, die vor dem 1. Januar 1955aus-
gegeben worden sind,
(3) Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge sind

auch besondere Entgelte oder Vorteile, die neben
den in Absatz 1 bezeichneten Kapitalerträgen oder
an deren Stelle gewährt werden; das gilt auch für
Stückzinsen im Sinne des Absatzes 1 Ziff. 6 Satz 2.
(4) Kapitalerträge sind als inländische anzusehen,

wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung
oder Sitz im Inland hat. In den Fällen des Absatzes 1
Ziff. 6 Satz 2 sind Stückzinsen als inländische Kapi-

talerträge anzusehen, wenn der Schuldner der An-
leihe oder Forderung und die die Kapitalerträge
auszahlende Stelle ($ 45 Abs. 3 Ziff. 2) Wohnsitz,
Geschäftsleitung oder Sitz im Inland haben.

(5) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff. 3 bis 5
und des Absatzes 2 gelten nicht für Zinsen aus An-
leihen, die im Saarland ausgegeben worden sind.

$ 44
Bemessung und Entrichtung der Kapitalertragsteuer

in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 1 bis 5 und 7
(1) Die Kapitalertragsteuer beträgt

1. in den Fällen des $ 43
Abs. 1 Ziff. 1,2 und 7

2. in den Fällen des $ 43
Abs. 1 Ziff. 3 bis 5

der Kapitalerträge.
(2) (entfällt)
(3) Der Schuldner hat die Kapitalertragsteuer für

den Gläubiger einzubehalten. Er hat den Steuer-
abzug in dem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die
Kapitalerträge dem Gläubiger zufließen, und die
einbehaltenen Steuerabzüge innerhalb eines Monats
an das Finanzamt abzuführen. Der Steuerabzug ist
auch dann vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge
beim Gläubiger zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständi-
ger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung
gehören.

25 vom Hundert,

30 vom Hundert

(4) Dem Steuerabzug unterliegen die vollen Kapi-
talerträge ohne Abzug.

(5) Der Gläubiger ist beim Steuerabzug vom Ka-
pitalertrag (Kapitalertragsteuer) Steuerschuldner.
Der Schuldner der Kapitalerträge haftet aber für die
Einbehaltung und Abführung der Kapitalertrag-
steuer. Der Gläubiger (Steuerschuldner) wird nur in
Anspruch genommen,
1. wenn der Schuldner die Kapitalerträge nicht vor-

schriftsmäßig gekürzt hat oder
2. wenn der Gläubiger weiß, daß der Schuldner die

einbehaltene Kapitalertragsteuer nicht vor-
schriftsmäßig abgeführt hat, und dies dem Fi-
nanzamt nicht unverzüglich mitteilt.
(6) Durch Rechtsverordnung kann angeordnet

werden, daß bei bestimmten Gruppen von Steuer-
pflichtigen vom Steuerabzug vom Kapitalertrag ab-
gesehen werden kann, wenn sichergestellt ist, daß
dem für die Veranlagung jeweils zuständigen Fi-
nanzamt die Kapitalerträge, von denen hiernach der
Steuerabzug nicht vorgenommen worden ist, be-
kannt werden.

845
Bemessung und Entrichtung der Kapitalertragsteuer

in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziif. 6
(1) In den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 beträgt

die Kapitalertragsteuer 25 vom Hundert der Kapital-
erträge, soweit nicht $ 44 Abs. 1 Ziff. 2 anzuwenden
ist. -



(2) Steuerschuldner der Kapitalertragsteuer ist in
den Fällen des &843 Abs. 1 Ziff, 6 Satz 1 der Inhaber,
in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 2 der Ver-
äußerer der Teilschuldverschreibung oder der For-
derung.

(3) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle hat
die Kapitalertragsleuer für den Steuerschuldner ein-
zubehalten. Die die Kapitalerträge auszahlende
Stelle ist
1. in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 1

a) das Kreditinsitut mit Geschäftsleitung oder
Sitz im Inland oder die inländische Zweig-
stelle eines ausländischen Kreditinsituts im
Sinne des & 53 des Gesetzes über das Kredit-
wesen vom 10. Juli 1961 (Bundesgesetzbl. I
S. 881) —- inländisches Kreditinstitut —, das
die Kapitalerträge demGläubiger oder einer
Stelle im Ausland auszahlt oder gutschreibt
oder

b) der Schuldner der Kapitalerträge, wenn er
ohne Einschaltung eines inländischen Kredit-
instituts dem Gläubiger oder einer Stelle im
Ausland die Kapitalerträge auszahlt oder gut-
schreibt;

2. in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 2 die
natürliche Person, Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse, die dem Veräußerer
die Stückzinsen auszahlt oder gutschreibt.

(4) Der Steuerabzugist vorzunehmen
1. nach $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 1 Buchstabe a, wenn

a) eine Teilschuldverschreibung oder ein Anteil
an einer Sammelschuldbuchforderung bei
einem inländischen Kreditinstitut für eine na-
türliche Person, die im Inland weder einen
Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufent-
halt hat, verwahrt oder verwaltet wird oder
als Inhaber einer Einzelschuldbuchforderung
im Öffentlichen Schuldbuch eine natürliche
Person, die im Inland weder einen Wohnsitz
noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, ein-
getragen ist, und wenn die Kapitalerträge dem
Inhaber der Teilschuldverschreibung oder
der Forderung oder einer Stelle im Ausland
ausgezahlt oder gutgeschrieben werden, oder

b) eine Teilschuldverschreibung oder ein Anteil
an einer Sammelschuldbuchforderung nicht
bei einem inländischen Kreditinstitut ver-
wahrt oder verwaltet wird und der Gläubiger
zwar nachweist, daß er der Inhaber der Teil-
schuldverschreibung oder der Forderung ist,
aber nicht nachweist, daß er einen Wohnsitz
oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt im In-
land hat, oder

c) eine Teilschuldverschreibung, ein Anteil an
einer Sammelschuldbuchforderung oder eine
Einzelschuldbuchforderung als Inhaber zu-
steht \
aa) einer Handelsgesellschaft, die im Inland

weder ihre Geschäftsleitung noch ihren
Sitz hat, oder

bb) einerGesellschaftdesbürgerlichenRechts
oder einer sonstigen Personenvereini-
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gung, wenn nicht nachgewiesen wird, daß
alle Beteiligten der Gesellschaft oder
Personenvereinigung einen Wohnsitz
oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland haben;

2. nach $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 1 Buchstabe b, wenn
der Gläubiger nicht nachweist,daß er der Inha-
ber der Teilschuldverschreibung oder der Forde-
rung ist, oder daß er im Inland einen Wohnsitz
oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat und bei
einer Teilschuldverschreibung, die bei einem in-
ländischen Kreditinstitut verwahrt wird, am 15.
Tage vor Fälligkeit der Zinsen der Inhaber der
Teilschuldverschreibung gewesen ist;

3. nach $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 2, wenn der Ver-
äußerer nicht nachweist, daß er im Inland einen
Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat. Die Vorschrift der Ziffer 1 Buchstabe c gilt
entsprechend.
(5) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle hat

den Steuerabzug in dem Zeitpunkt vorzunehmen, in
dem die Kapitalerträge dem Gläubiger oder einer
Stelle im Ausland ausgezahlt oder gutgeschrieben
werden. Die innerhalb eines Kalendervierteljahrs
einbehaltenen Steuerabzüge sind jeweils bis zum
10. des dem Kalendervierteljahr folgenden Monats
an das Finanzamt abzuführen, das für die Besteue-
rung der die Kapitalerträge auszahlenden Stelle
nach dem Einkommen zuständig ist. $ 44 Abs. 3
letzter Satz und Abs. 4 ist anzuwenden.

(6) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle haf-
tet für die Einbehaltung und Abführung der Kapital-
ertragsteuer. In den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6
Satz 1 Buchstabe b hat der Gläubiger weder einen
Anspruch auf Anrechnung ($ 36 Abs. 2 Ziff. 2) noch
auf Erstattung der Kapitalertragsteuer, es sei denn,
daß ihm die Kapitalerträge als Nießbraucher oder
Pfandgläubiger, der zur Einziehung berechtigt ist,
zustehen und er nachweist, daß er und der Inhaber
der Teilschuldverschreibung oder der Forderung im
Zeitpunkt der Fälligkeit der Kapitalerträge einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland haben. Der Steuerschuldner wird nur in An-
spruch genommen, wenn die die Kapitalerträge aus-
zahlende Stelle die Kapitalerträge nicht vorschrifts-
mäßig gekürzt hat.

4. Veranlagung von Steuerpflichtigen mit
steuerabzugspflichtigen Einkünften

& 46
Veranlagung bei Bezug von Einkünften

aus nichtselbständiger Arbeit
(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise

aus Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, von
denen ein Steuerabzug vorgenommen worden ist,
so wird eine Veranlagung stets durchgeführt, wenn
das Einkommen
1. bei Personen, bei denen die Einkommensteuer

nach $ 32a Abs. 5 zu ermitteln ist, mehr als
48 000Deutsche Mark,

2. bei den nicht unter Ziffer 1 fallenden Personen
mehr als 24 000Deutsche Mark

beträgt.
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(2) Bei Einkommen bis zu den in Absatz 1 genann-
ten Beträgen wird eine Veranlagung nur durchge-
führt,
1. wenn die Einkünfte, die nicht der Lohnsteuer zu

unterwerfen waren, einschließlich der ausländi-
schen Einkünfte, die nach einem Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung von der Ein-
kommensteuer freigestellt sind, insgesamt mehr
als 800Deutsche Mark betragen,

2. wenn der Steuerpflichtige nebeneinander von
mehreren Arbeitgebern Arbeitslohn bezogen hat
und das zu versteuernde Einkommen
a) bei Steuerpflichtigen, bei denen die tarifliche

Einkommensteuer nach $ 32a Abs. 5 oder 6
zu ermitteln ist, 32 000Deutsche Mark,

b) bei anderen Steuerpflichtigen 16000 Deutsche
Mark

übersteigt;
2a.wenn Ehegatten, die nach den 88 26, 26b zu-

sammen zur Einkommensteuer zu veranlagen
sind, beide Arbeitslohn bezogen haben, einer von
ihnen für den Veranlagungszeitraum oder für
einen Teil des Veranlagungszeitraums nach der
Steuerklasse V oder VI besteuert worden ist und
das zu versteuernde Einkommen 32 000Deutsche
Mark übersteigt;

3. wenn in den Einkünften aus nichtselbständiger
Arbeit eines Steuerpflichtigen Versorgungsbe-
züge im Sinne des $ 19 Abs. 2 aus mehr als
einem früheren Dienstverhältnis enthalten sind
und die Summe der Versorgungsbezüge des
Steuerpflichtigen im Veranlagungszeitraum
12 000 Deutsche Mark übersteigt;

3a. wenn der Steuerpflichtige vor Beginn des Ka-
lenderjahrs, in dem er sein Einkommen bezogen
hat, das 64. Lebensjahr vollendet hatte und
nebeneinander von mehreren Arbeitgebern
Arbeitslohn, ausgenommen Versorgungsbezüge
im Sinne des $ 19Abs. 2, von insgesamt mehr als
7 500 Deutsche Mark bezogen hat;

4. wenn auf der Lohnsteuerkarte des Steuerpflich-
tigen ein Freibetrag im Sinne des $ 39a Abs. 1
Ziff, 6 eingetragen worden ist;

5. wenn der Steuerpflichtige im Veranlagungszeit-
raum geheiratet hat, sein Ehegatte unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig ist, beide Ehegatten
im Veranlagungszeitraum Arbeitslohn bezogen
haben und für den Steuerpflichtigen oder seinen
Ehegatten vor der Eheschließung die Vorschrif-
ten des $ 32 Abs. 3 oder des $ 32a Abs. 6 anzu-
wenden waren;

6. wenn die Ehe des Arbeitnehmers im Veranla-
gungszeitraum durch Tod, Scheidung oder Auf-
hebung aufgelöst worden ist und er oder sein
Ehegatte der aufgelösten Ehe im Veranlagungs-
zeitraum wieder geheiratet hat;

7. wenn der Arbeiinehmer oder sein Ehegatte ge-
trennteVeranlagungnach den $$26,26a bean-
tragt;

8. wenndie Veranlagungbeantragtwird
a) zur Anwendung der Vorschriften der $8 34,

34 c und 35,
b) zur Berücksichtigung von Verlusten aus

einer anderen Einkunftsart als derjenigen
aus nichtselbständiger Arbeit, falls die Ein-
künfte, von denen der Steuerabzug vom
Arbeitslohn nicht vorgenommen worden ist,
zusammen einen Verlustbetrag ergeben,

c) zur Berücksichtigung von Verlustabzügen
(810.d),

d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer auf
die Steuerschuld.

Der Antrag auf Veranlagung in den Fällen der
Ziffern 7 und 8 ist bis zum Ablauf des auf den Ver-
anlagungszeitraum folgenden zweiten Kalender-
jahrs zu stellen.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Ziff. 2 bis 7 und 8
Buchstaben a, c und d ist ein Betrag in Höhe der
Einkünfte, von denen der Steuerabzug vom Arbeits-
lohn nicht vorgenommen worden ist, vom Einkom-
men abzuziehen, wenn diese Einkünfte insgesamt
nicht mehr als 800 Deutsche Mark betragen. Der
Betrag nach Satz 1 vermindert sich um den Alters-
entlastungsbetrag, soweit dieser 40 vom Hundert
des Arbeitslohns mit Ausnahme der Versorgungs-
bezüge im Sinne des $ 19Abs. 2 übersteigt.
(4) Kommt nach den Absätzen 1 und 2 eine Ver-

anlagung zur Einkommensteuer nicht in Betracht, so
gilt die Einkommensteuer, die auf die Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit entfällt, für den Steuer-
pflichtigen durch den Lohnsteuerabzug als abgegol-
ten, soweit er nicht für zu wenig erhobene Lohn-
steuer in Anspruch genommen werden kann. Die
$$ 42 bis 42 b bleiben unberührt.

(5) Durch Rechtsverordnung kann in den Fällen
des Absatzes 2 Ziff. 1 bis 7, in denen die Einkünfte,
von denen der Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht
vorgenommen worden ist, den Betrag von 800 Deut-
sche Mark übersteigen, die Besteuerung so gemil-
dert werden, daß auf die volle Besteuerung dieser
Einkünfte stufenweise übergeleitet wird.

(6) Für die Durchführung der Veranlagung in den
Fällen der Absätze 1 und 2 ist das Finanzamt örtlich
zuständig, in dessen Bezirk der Steuerpflichtige am
Schluß des Veranlagungszeitraums seinen Wohnsitz
oder in. Ermangelung eines Wohnsitzes seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hatte. $ 42c Abs. 1 Satz 3
und Abs.2 Satz 2 und 3 ist entsprechendanzuwen-
den.

846a
Besondere Behandlung von Einkünften aus
Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb

oder Kapitalvermögen
im Sinne des $ 43.Abs. 1 Ziff. 3 bis 5

Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Land-
und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder Kapital-
vermögen ist durch den Steuerabzug vom Kapital-
ertrag abgegolten, soweit es sich um Kapitalerträge
im Sinne des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 5 handelt und
die Haftung des Steuerpflichtigen erloschen ist. Auf



Antrag des Steuerpflichtigen ist von der Anwen-
dung des Satzes 1 abzusehen und die Veranlagung
der Einkünfte im Sinne des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 5
zusammen mit den übrigen Einkünften vorzuneh-
men. Dem Antrag ist zu entsprechen, auch wenn in
Fällen des $ 46 Abs. 2 Ziff.1 die Grenze von 800
Deutsche Mark nicht erreicht ist. Der Antrag ist bis
zum Ablauf des auf den Veranlagungszeitraum fol-
genden zweiten Kalenderjahrs zu stellen. $ 46
Abs. 3 gilt bei einem Arbeitnehmer entsprechend.

$47
(gestrichen)

VII. Besteuerung nach demVerbrauch
&48

(1) Der Steuerpflichtige kann nach dem Ver-
brauch besteuert werden, wenn der Verbrauch im
Kalenderjahr 10000 Deutsche Mark überstiegen hat
und um mindestens die Hälfte höher ist als das Ein-
kommen. Der Betrag von 10000 Deutsche Mark er-
höht sich um je 2 000 Deutsche Mark für jedes Kind
des Steuerpflichtigen ($ 32 Abs. 4 bis 7).

(2) Zum Verbrauch gehören alle Aufwendungen
des Steuerpflichtigen für seinen Haushalt und für
seine Lebensführung und die Lebensführung seiner
Angehörigen.

(3) Zum Verbrauch gehören nicht
1. die Sonderausgaben ($ 10Abs. 1);
2. die Steuern vom Einkommen und sonstige Perso-

nensteuern;
3. Ausgaben für Aussteuern oder Ausstattungen,

soweit sie das den Verhältnissen des Steuer-
pflichtigen entsprechende Maß nicht überstiegen
haben;

4. Ausgaben für politische, künstlerische,
tätige, kirchliche, religiöse,
und gemeinnützige Zwecke;

5. Ausgaben, die durch Krankheiten, Todesfälle
oder Unglücksfälle oder durch körperliche oder
geistige Gebrechen verursacht sind;

mild-
wissenschaftliche

6. Aufwendungen, die durch Geburt eines Kindes
entstanden sind;

7. außerordentliche Aufwendungen, die durch den
Unterhalt oder die Erziehung eines Kindes oder
den Unterhalt eines bedürftigen Angehörigen
entstanden sind;

8. Aufwendungen aus sozialen Beweggründen für
Arbeitnehmer oder frühere Arbeitnehmer oder
für ihre Angehörigen;

9. der Teil des Verbrauchs, den der Steuerpflichtige
bestritten hat
a) aus Einkommen, das er in den letzten drei

Jahren versteuert, aber nicht verbraucht hat,
b) aus Einnahmen, die nach den $$ 3 und 3a

steuerfrei sind, oder aus Bezügen, die dem
Steuerpflichtigen nach $ 22 Ziff. 1 Satz 2 nicht
zuzurechnen sind.
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(4) Die Einkommensteuer nach dem Verbrauch
beträgt nur die Hälfte der Steuer, die sich aus der
Einkommensteuertabelle ergibt. Wenn der sich da-
nach ergebende Steuerbetrag geringer ist als der
Steuerbetrag, der sich bei Zugrundelegung des Ein-
kommens ergeben würde, so ist der Besteuerung
nicht der Verbrauch, sondern das Einkommen zu-
grunde zu legen.

VII. Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger
$49

Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte
(1) Inländische Einkünfte im Sinne der be-

schränkten Einkommensteuerpflicht ($ 1 Abs. 3)
sind
1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen Land-

und Forstwirtschaft (8$ 13, 14);

a) für den im Inland eine Betriebstätte unterhal-
ten wird oder ein ständiger Vertreter bestellt
ist,

b) die durch denBetrieb eigener oder gecharterter
Seeschiffe oder Luftfahrzeuge aus Beförderun-
gen zwischen inländischen und von inländi-
schen zu ausländischen Häfen erzielt werden,
einschließlich der Einkünfte aus anderen mit
solchen Beförderungen zusammenhängenden,
sich auf das Inland erstreckenden Beförde-
rungsleistungen, oder

c) die aus der Veräußerung eines Anteils an
einer Kapitalgesellschaft erzielt werden ($ 17),
die ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz im
Inland hat;

Inland ausgeübt oder verwertet wird oder wor-
den ist;

die im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder
worden ist, und Einkünfte, die aus inländischen
öffentlichen Kassen einschließlich der Kassen der
Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bun-
desbank mit Rücksicht auf ein gegenwärliges
oder früheres Dienstverhältnis gewährt werden;

$&20 Abs. 1 Ziff. 1, 2 und 6, wenn der Schuldner
Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland
hat, und Einkünfte im Sinne des $ 20 Abs. 1
Ziff.3 und 4, wenn
a) das Kapitalvermögen durch inländischen

Grundbesitz, durch inländische Rechte, die
den Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstücke unterliegen, oder durch
Schiffe, die in ein inländisches Schiffsregister
eingetragen sind, unmittelbar oder mittelbar
gesichert ist,

b) das Kapitalvermögen in Anleihen und Forde-
rungen besteht, die in ein Öffentliches Schuld-
buch eingetragen oder über die Teilschuld-
verschreibungen ausgegeben sind, und der
Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder
Sitz im Inland hat. Das gilt nicht
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aa) für Kapitalerträge aus Anleihen, bei de-
nen der Steuerabzug vom Kapitalertrag
nach $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 letzter Satz nicht
vorzunehmen ist und

bb) für Kapitalerträge aus festverzinslichen
Wertpapieren im Sinne des $ 43 Abs. 1
Ziff. 3 bis 5 (ausgenommen Wandelanlei-
hen und Gewinnobligationen).

Die Vorschrift des $ 20 Abs. 2 gilt entsprechend;
b. Einkünfle aus Vermielung und Verpachtung

($ 21), wenn das unbewegliche Vermögen, die
Sachinbegriffe oder Rechte im Inland belegen
oder in ein inländisches öffentliches Buch oder
Register eingetragen sind oder in einer inländi-
schen Betriebstätte verwertet werden;

7. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Ziff. 1, so-
weit sie dem Steuerabzug unterworfen werden;

8. sonslige Einkünfte im Sinne des $ 22 Ziff. 2, so-
weit es sich um Spekulationsgeschäfte mit inlän-
dischen Grundstücken oder mit inländischen
Rechten handelt, die den Vorschriften des bür-
gerlichen Rechts über Grundstücke unterliegen;

9. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Ziff. 3,
auch wenn sie bei Anwendung dieser Vorschrift
einer anderen Einkunftsart zuzurechnen wären,
soweit es sich um Einkünfte aus der Nutzung be-
weglicher Sachen im Inland oder aus der Über-
lassung der Nutzung oder des Rechts auf Nut-
zung von gewerblichen, technischen, wissen-
schaftlichen und ähnlichen Erfahrungen, Kennt-
nissen und Fertigkeiten, z. B. Plänen, Mustern
und Verfahren, handelt, die im Inland genutzt
werden oder worden sind; dies gilt nicht, soweit
es sich um steuerpflichtige Einkünfte im Sinne
der Ziffern 1bis 8 handelt.
(2) Im Ausland gegebene Besteuerungsmerkmale

bleiben außer Betracht, soweit bei ihrer Berücksich-
tigung inländische Einkünfte im Sinne des Absat-
zes | nicht angenommen werden könnten.

(3) Bei Schiffahrt- und Luftfahrtunternehmen sind
die Einkünfte im Sinne des Absatzes 1 Ziff. 2 Buch-
stabe b mit 5 vom Hundert der für diese Beförde-
rungsleistungen vereinbarten Entgelte anzusetzen.
Das gilt auch, wenn solche Einkünfte durch eine in-
ländische Betriebstätte oder einen inländischen
ständigen Vertreter erzielt werden (Absatz 1 Ziff, 2
Buchstabe a). \

(4) Abweichend von Absatz 1 Ziff. 2 sind Ein-
künfte steuerfrei, die ein beschränkt Steuerpflichti-
ger mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in
einem ausländischen Staat durch den Betrieb eige-
ner oder gecharterter Schiffe oder Luftfahrzeuge
aus einem Unternehmen bezieht, dessen Geschäfts-
leitung sich in dem ausländischen Staat befindet.
Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, daß die-
ser ausländische Staat Steuerpflichtigen mit Wohn-
sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes eine entsprechende Steuer-
befreiung für derartige Einkünfte gewährt und daß
der Bundesminister für Verkehr die Steuerbefreiung
nach Satz 1 für verkehrspolitisch unbedenklich er-
klärt hat.

850
Sondervorschriften für beschränkt Steuerpflichtige
(1) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Betriebs-

ausgaben ($ 4 Abs. 4 bis 6) oder Werbungskosten
($ 9) nur insoweit abziehen, als sie mit inländischen
Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang ste-
hen. Die Vorschrift des $ 10 ist nur hinsichtlich der
als Sonderausgaben abzugsfähigen Teile der Ver-
mögensabgabe anzuwenden. Die Vorschrift des
$ 10d ist nur anzuwenden, wenn die in dieser Vor-
schrift bezeichneten Verluste in wirtschaftlichem
Zusammenhang mit inländischen Einkünften stehen
und der Gewinn auf Grund im Inland geführter Bü-
cher nach $ 4 Abs. I oder nach $ 5 ermittelt wird.
Die Vorschriften des $ 34 sind nur insoweit anzu-
wenden, als sie sich auf Gewinne aus der Veräuße-
rung eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs
($ 14), eines Gewerbebetriebs ($ 16), einer wesent-
lichen Beteiligung ($ 17) oder auf Veräußerungs-
gewinne im Sinne des $ 18 Abs. 3 beziehen. Die
übrigen Vorschriften der $8$10 und 34 und die Vor-
schriften des $ 9a, $ 10c, $ 16 Abs. 4 Satz 3, 8 20
Abs. 4, $ 24a, $ 32, $ 32a Abs. 6, 8 33, $ 33a und
8 33b sind nicht anzuwenden.

(2) Bei Einkünften, die dem Steuerabzug unter-
liegen, und bei Einkünften im Sinne des $ 20 Abs. 1
Ziff. 3 und 4 ist für beschränkt Steuerpflichtige ein
Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunfts-
arten nicht zulässig.

(3) Die Einkommensteuerbemißt sich bei be-
schränkt Steuerpflichtigen, die veranlagt werden,
nach $ 32a Abs. 1; dabei ist ein Sonderfreibetrag
von 840 Deutsche Mark vom Einkommen abzuzie-
hen. Die Einkommensteuer beträgt mindestens
25 vom Hundert des zu versteuernden Einkommens.
Dieser Mindeststeuersatzgilt nicht für natürliche
Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufent-
halt in der Deutschen Demokratischen Republik
oder Berlin (Ost). .

(4) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 sind
bei beschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeit-
nehmern insoweit, als sie Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit im Sinne des $ 49 Abs. 1 Ziff. 4 be-
ziehen, die Vorschriften des $ 9a Ziff. 1,8 10 Abs. 1
Ziff. 1, 4 bis 7, $ 10c Abs.1, $ 10c Abs.3 ohne
Möglichkeit, die tatsächlichen Aufwendungen nach-
zuweisen, $ 24a, $ 32 Abs. 2 und Abs. 3 Ziff. 1 so-
wie Abs.4 bis 7 anzuwenden. Absatz 3 Satz 2 ist
nicht anzuwenden. Verheirateten Arbeitnehmern
wird ein Freibetrag von 70 Deutsche Mark monat-
lich, Arbeitnehmern, die mindestens ein Kind ($ 32
Abs. 4 bis 7) haben, von 250 Deutsche Mark monat-
lich gewährt; $ 32 Abs. 3 Ziff. 1 ist in diesen Fällen
nicht anzuwenden. Die Jahres- und Monatsbeträge
nach den Sätzen 1 und 3 ermäßigen sich zeitantei-
lig, wenn Einkünfte im Sinne des $ 49 Abs. 1 Ziff. 4
nicht während eines vollen Kalenderjahrs oder Ka-
lendermonats zugeflossen sind.

(5) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem
Steuerabzug vom Arbeitsiohn oder vom Kapital-
ertrag oder dem Steuerabzug auf Grund des $ 50a
unterliegen, gilt bei beschränkt Steuerpflichtigen
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durch den Steuerabzug als abgegolten, wenn die
Einkünfte nicht Betriebseinnahmen eines inländi-
schen Betriebs sind.
(6) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer bei

beschränkt Steuerpflichtigen ganz oder zum Teil er-
lassen oder in einem Pauschbetrag [lestsetzen, wenn
es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig
ist oder eine gesonderte Berechnung der Einkünfte
besonders schwierig ist.

850a
Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen

(1) Bei beschränkt steuerpflichtigen Mitgliedern
des Aufsichtsrats (Verwaltungsrats) von inländi-
schen Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaf-
ten auf Aktien, Berggewerkschaften, Gesellschaften
mit beschränkter Haftung und sonstigen Kapital-
gesellschaften, Genossenschaften und Personenver-
einigungen des privaten und des öffentlichen
Rechts, bei denen die Gesellschafter nicht als
Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind,
unterliegen die Vergütungen jeder Art, die ihnen
von den genannten Unternehmungen für die Über-
wachung der Geschäftsführung gewährt werden
(Aufsichtsratsvergütungen), dem Steuerabzug (Auf-
sichtsratsteuer).

(2) Die Aufsichtsratsteuer beträgt 30
Hundert der Aufsichtsratsvergütungen.

vom

(3) Dem Steuerabzug unterliegt der volle Betrag
der Aufsichtsratsvergütung ohne jeden Abzug.
Werden Reisekosten (Tagegelder und Fahrtaus-
lagen) besonders gewährt, so gehören sie zu den
Aufsichtsratsvergütungen nur insoweit, als sie die
tatsächlichen Auslagen übersteigen.

(4) Die Einkommensteuer wird bei beschränkt
Steuerpflichtigen im Wege des Steuerabzugs er-
hoben
a) bei Einkünften aus der Ausübung oder Verwer-

tung einer Tätigkeit als Künstler, Berufssportler,
Schriftsteller, Journalist oder Bildberichterstat-
ter einschließlich solcher Tätigkeiten für den
Rundfunk oder Fernsehfunk ($ 49 Abs. 1 Ziff. 2
bis 4),

b) bei Einkünften, die aus Vergütungen für die Nut-
zung beweglicher Sachen oder für die Überlas-
sung der Nutzung oder des Rechts auf Nutzung
von Rechten, insbesondere von Urheberrechten
und gewerblichen Schutzrechten, von gewerb-
lichen, technischen, wissenschaftlichen und
ähnlichen Erfahrungen, Kenntnissen und Fertig-
keiten, z. B. Plänen, Mustern und Verfahren, her-
rühren ($49 Abs. 1Ziff. 2,3, 6 und 9).

Der Steuerabzug beträgt 25 vom Hundert der Ein-
nahmen. Soweit die Tätigkeit im Sinne des Buchsta-
bens a im Inland ausgeübt wird oder worden ist, be-
trägt der Steuerabzug 15 vom Hundert der Einnah-
men.

(5) Der Schuldner der Aufsichtsratsvergütung
(Absatz 1) oder der Vergütungen (Absatz 4) hat den
Steuerabzug für Rechnung des beschränkt steuer-
pflichtigen Gläubigers (Steuerschuldner) in dem

2217

Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die Aufsichtsrats-
vergütung oder die Vergütungen dem Gläubiger zu-
fließen. Er hat die innerhalb eines Kalenderviertel-
jahrs einbehaltene Steuer jeweils bis zum 10. des
dem Kalendervierteljahr folgenden Monats an das
für ihn zuständige Finanzamt abzuführen. Der be-
schränkt Steuerpflichtige ist beim Steuerabzug von
Aufsichtsratsvergütungen oder von Vergütungen
Steuerschuldner. Der Schuldner der Aufsichtsrats-
vergütungen oder der Vergütungen haftet aber für
die Einbehaltung und Abführung der Steuer. Der
Steuerschuldner wird nur in Anspruch genommen,
1. wenn der Schuldner der Aufsichtsratsvergütung

oder der Vergütungen diese nicht vorschrifts-
mäßig gekürzt hat oder

2. wenn der beschränkt steuerpflichtige Gläubiger
weiß, daß der Schuldnerdie einbehalteneSteuer
nicht vorschrifismäßig abgeführt hat, und dies
dem Finanzamt nicht unverzüglich mitteilt.
(6) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt wer-

den, daßbei Vergütungenfür die Nutzung oder das
Recht auf Nutzung von Urheberrechten (Absatz 4
Buchstabe b), wenn die Vergütungen nicht unmil-
telbar an den Gläubiger, sondern an einen Beauf-
tragten geleistet werden, an Stelle des Schuldners
der Vergütung der Beauftragte die Steuer einzube-
halten und abzuführen hat und für die Einbehaltung
und Abführung haftet.

(7) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer
von beschränkt steuerpflichtigen Einkünften, soweit
diese nicht bereits dem Steuerabzug unterliegen, im
Wege des Steuerabzugs erheben, wenn dies zur
Sicherstellung des Steueranspruchs zweckmäßig ist.
Das Finanzamt bestimmt hierbei die Höhe des
Steuerabzugs.

IX. Ermächtigungs- und Schlußvorschriften
851

Ermächtigung
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Bundesrates
1. zur Durchführung dieses Gesetzes Rechtsverord-

nungen zu erlassen, soweit dies zur Wahrung der
Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung, zur Beseiti-
gung von Unbilligkeiten in Härtefällen oder zur
Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens erfor-
derlich ist, und zwar:
a) über die Abgrenzung der Steuerpflicht,
b) über die Ermittlung der Einkünfte und die

Feststellung des Einkommens einschließlich
der abzugsfähigen Beträge,

c) über die Veranlagung, die Anwendung der
Tarifvorschriften und die Regelung der
Steuerentrichtung einschließlich der Steuer-
abzüge,

d) über die Besteuerung der beschränkt Steuer-
pflichtigen einschließlich eines Steuerabzugs;

2. Vorschriften durch Rechtsverordnung zu erlassen
a) über die sich aus der Aufhebung oder Ände-

rung von Vorschriften dieses Gesetzes erge-
benden Rechtsfolgen, soweit dies zur Wah-
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rung der Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung
oder zur Beseitigung von Unbilligkeiten in
Härtefällen erforderlich ist;
nach denen für jeweils zu bestimmende Wirt-
schaftsgüter des Umlaufvermögens eine den
steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage für
Preissteigerungen in Höhe eines Vomhundert-
satzes des sich nach $ 6 Abs. 1 Ziff. 2 Satz 1
ergebenden Werts dieser Wirtschaftsgüter zu-
gelassen werden kann, wenn ihre Börsen-
oder Markipreise (Wiederbeschaffungsprei-
se) am Bilanzstichtag gegenüber den Börsen-
oder Marktpreisen (Wiederbeschaffungsprei-
sen) am vorangegangenen Bilanzstichtag we-
sentlich gestiegen sind. Der Vomhundertsatz
ist nach dem Umfang dieser Preissteigerung
zu bestimmen; dabei ist ein angemessener
Teil der Preissteigerung unberücksichtigt zu
lassen. Die Rücklage für Preissteigerungen ist
spälestens bis zum Ende des auf die Bildung
folgenden sechsten Wirtschaftsjahrs gewinn-
erhöhend aufzulösen. Bei wesentlichen Preis-
senkungen, die auf die Preissteigerungen im
Sinne des Satzes 1 folgen, kann die volle oder
teilweise Auflösung der Rücklage zu einem
früheren Zeitpunkt bestimmt werden;

gaben zur Förderung steuerbegünstigter
Zwecke im Sinne des $ 10b auf Zuwendungen
an bestimmte Körperschaften, Personenver-
einigungen oder Vermögensmassen sowie
über eine Anerkennung gemeinnütziger
Zwecke als besonders förderungswürdig;

zahlungstermine;

sonderen Maße der minderbemittelten Bevöl-
kerung dienende private Krankenanstalt be-
treiben, der Abnutzung unterliegende Wirt-
schaftsgüter, die zum Anlagevermögen dieser
Anstalten gehören, in Höhe eines Vomhun-
dertsatzes der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten abschreiben können;

des Baues von Landarbeiterwohnungen und
über eine Steuerermäßigung beim Bau von
Heuerlings- und Werkwohnungen für länd-
liche Arbeiter;

ermäßigungen für bestimmte Wirtschafts-
gebäude, für Um- und Ausbauten an Wirt-
schaftsgebäuden, für Hofbefestigungen und
Wirtschaftswege, für bestimmie bewegliche
Güter des Anlagevermögens einschließlich
Beitriebsvorrichtungen bei buchführenden und
nichtbuchführenden Land- und Forstwirten,
Dabei ist für diese Wirtschaftsgebäude sowie
für Um- und Ausbauten von einer höchstens
30jährigen Nutzungsdauer auszugehen. Die
Abschreibungsfreiheit oder Steuerermäßigung
kann auch bei Zuschüssen zur Finanzierung
der Anschaffung oder Herstellung von Witrt-
schaftsgütern im Sinne des Satzes 1 zugelas-

sen werden, wenn mit den Zuschüssen ein
Recht auf Mitbenutzung dieser Wirtschafts-
güter erworben wird. Die Abschreibungsfrei-
heit oder Steuerermäßigung auf Grund der
vorstehenden Fassung dieser Ermächtigung
kann erstmals für Wirtschaftsjahre zugelas-
sen werden, die im Veranlagungszeitraum
1964beginnen;

gütern des Anlagevermögens, die unmittelbar
und ausschließlich dazu dienen, Schädigun-
gen durch Abwässer zu verhindern, zu besei-
tigen oder zu verringern, und die in der Zeit
vom 1. Januar 1955 bis zum 31. Dezember
1974von Steuerpflichtigen,die den Gewinn
nach $ 4 Abs. 1 oder $ 5 ermitteln, angeschafft
oder hergestellt werden. Voraussetzung ist,
daß die Anschaffung oder Herstellung der
Wirtschaftsgüter im Öffentlichen Interesse er-
forderlich ist. Die Sonderabschreibungen kön-
nen im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder
Herstellung und in den vier folgenden Wirt-
schaftsjahren neben den Absetzungen für Ab-
nutzung nach $ 7 in Anspruch genommen
werden, und zwar
bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Sie können bereits für Anzahlungen auf An-
schaffungskosten und für Teilherstellungs-
kosten zugelassen werden. Die ‚Sonderab-
schreibungen können auch bei Zuschüssen
zur Finanzierung der Anschaffung oder Her-
stellung von Wirtschaftsgütern im Sinne des
Satzes 1 zugelassen werden, wenn mit den
Zuschüssen ein Recht auf Mitbenutzung die-
ser Wirtschaftsgüter erworben wird. Bei
Wirtschaftsgütern, für die von den Sonderab-
schreibungen Gebrauch gemacht wird, sind
die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 in
gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen. Die
Sonderabschreibungen sind nicht zuzulassen
für Wirtschaftsgüter, die im Rahmen der Neu-
errichtung von Betrieben oder Betriebstätten
angeschafft oder hergestellt werden;
nach denen jeweils zu bestimmende Wirt-
schaftsgüter des Umlaufvermögens ausländi-
scher Herkunft, welche die nachstehend be-
zeichneten Voraussetzungen erfüllen und
nach dem Erwerb weder bearbeitet noch ver-
arbeitet worden sind, statt mit dem sich nach
8 6 Abs. 1 Ziff. 2 ergebenden Wert mit dem
folgenden Wert angesetzt werden können:
aa) Wirtschaftsgüter, deren Preis auf dem

Weltmarkt wesentlichen Schwankungen
unterliegt, mit einem Wert, der bis zu
20 vom Hundert unter den Anschaffungs-
kosten oder dem niedrigeren Börsen- oder
Marktpreis (Wiederbeschaffungspreis)
des Bilanzstichtags liegt,



bb) Wirtschaftsgüter, die wegen ihrer beson-
deren volkswirtschaftlichen Bedeutung
zur Deckung des Bedarfs der deutschen
Wirtschaft erforderlich sind (Waren des
volkswirtschaftlich vordringlichen Be-
darfs), mit einem Wert, der bei einem
Mehrbestand an diesen Waren bis zu
30 vom Hundert und bei dem übrigen Be-
stand bis zu 20 vom Hundert unter den
Anschaffungskosten oder dem niedrige-
ren Börsen- oder Marktpreis (Wiederbe-
schaffungspreis) des Bilanzstichtags liegt;
statt des Abschlags auf einen Mehrbe-
stand kann bei den einzelnen Waren des
volkswirtschaftlich vordringlichen Be-
darfs ein Abschlag bis zu 30 vom Hundert
von den Anschaffungskosten oder dem
niedrigeren PBörsen- oder Marktpreis
(Wiederbeschaffungspreis) des Bilanz-
stichtags zugelassen werden, soweit diese
Waren im Geltungsbereich dieses Geset-
zes neben den handelsüblichen Vorräten
eingelagert werden und nur unter beson-
ders zu bestimmenden Bedingungen dem
Lager (Sonderlager) entnommen werden
können.
Ein Mehrbestand ist anzunehmen, soweit
der mengenmäßige Bestand der Waren
am Schluß des Wirtschaftsjahrs im ein-
zelnen und insgesamt den Bestand an
einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt,
der nach dem 31, Dezember 1954 liegt,
übersteigt. Hierbei sind nur Waren zu be-
rücksichtigen, die sich im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes befinden.

Der Wertansatz nach Doppelbuchstabe bb
kann nur in Wirtschaftsjahren zugelassen
werden, die vor dem 1. Januar 1974 enden. Er-
füllen Wirtschaftsgüter die Voraussetzungen
zu Doppelbuchstabe aa und zu Doppelbuch-
stabe bb, so kann der Wertansatz nach Wahl
des Steuerpflichtigen entweder nach Doppel-
buchstabe aa oder nach Doppelbuchstabe bb
zugelassen werden. Für Wirtschaftsgüter, für
die das Land Berlin vertraglich das mit der
Einlagerung verbundene Preisrisiko übernom-
men hat, ist ein Wertansatz nach Doppelbuch-
stabe aa oder nach Doppelbuchstabe bb nicht
zulässig; :

über Sonderabschreibungen
aa) im Tiefbaubetrieb des Steinkohlen-, Pech-

kohlen-, Braunkohlen- und Erzbergbaues
bei Wirtschaftsgüterndes Anlagevermö-
gens unter Tage und bei bestimmten mit
dem Grubenbetrieb unter Tage in un-
mittelbarem Zusammenhang stehenden,
der Förderung, Seilfahrt, Wasserhaltung
und Wetterführung sowie der Aufberei-
tung des Minerals dienenden Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens über Tage,
soweit die Wirtschaftsgüter
für die Errichtung von neuen Förder-
schachtanlagen, auch in Form von An-
schlußschachtanlagen,

für die Errichtung neuer Schächte so-
wie die Erweiterung des Grubengebäu-
des und den durch Wasserzuflüsse aus
stilliegenden Anlagen bedingten Aus-
bau der Wasserhaltung bestehender
Schachtanlagen,
für Rationalisierungsmaßnahmen in der
Hauptschacht-, Blindschacht-, Strek-
ken- und Abbauförderung, im Strecken-
vortrieb, in der Gewinnung, Versatz-
wirtschaft, Seilfahrt, Wetterführung
und Wasserhaltung sowie in der Auf-
bereitung,
für die Zusammenfassung von mehre-
ren Förderschachtanlagen zu einer ein-
heitlichen Förderschachtanlage
und
für den Wiederaufschluß stilliegender
Grubenfelder und Feldesteile,

bb) im Tagebaubetrieb des Braunkohlen- und
Erzbergbaues
bei bestimmten Wirtschaftsgütern des be-
weglichen Anlagevermögens (Grubenauf-
schluß, Entwässerungsanlagen, Groß-
geräte sowie Einrichtungen des Gruben-
rettungswesens und der Ersten Hilfe und
im Erzbergbau auch Aufbereitungsanla-
gen), die
für die Erschließung neuer Tagebaue,
auch in Form von Anschlußtagebauen,
für Rationalisierungsmaßnahmen bei
laufenden Tagebauen,
beim Übergang zum Tieftagebau für die
Freilegung und Gewinnung der Lager-
stätte
und
für die Wiederinbetriebnahme stillge-
legter Tagebaue

von Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach
$&5 ermitteln, angeschafft oder hergestellt
werden. Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme der Sonderabschreibungen ist, daß die
Förderungswürdigkeit der bezeichneten Vor-
haben von der obersten Landesbehörde für
Wirtschaft im Einvernehmenmit demBundes-
minister für Wirtschaft bescheinigt worden
ist. Die Sonderabschreibungen können im
Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Her-
stellung und in den vier folgenden Wirt-
schaftsjahren neben den Absetzungen für Ab-
nutzung nach $ 7 in Anspruch genommen
werden, und zwar
bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,

bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens :

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
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Sie können bereits für Anzahlungen auf An-
schaffungskosten und für Teilherstellungs-
kosten zugelassen werden.
Bei den begünstiglen Vorhaben im Tagebau-
betrieb des Braunkohlen- und Erzbergbaues
kann außerdem zugelassen werden, daß die
aufgewendeten Kosten für den Vorabraum bis
zu 50 vom Hundert als sofort abzugsfähige
Betriebsausgaben behandelt werden;
über Sonderabschreibungen bei beweglichen
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die
unmittelbar und ausschließlich dazu dienen,
die Verunreinigung der Luft zu verhindern, zu
beseitigen oder zu verringern, und die in der
Zeit vom 1. Januar 1957bis zum 31, Dezember
1974 von Steuerpflichtigen, die den Gewinn
nach $ 4 Abs. I oder $5 ermitteln, angeschafft
oder hergestellt werden; die Sonderabschrei-
bungen können auch zugelassen werden,
wenn auf Grund behördlicher Anordnung aus-
schließlich aus Gründen der Luftreinhaltung
bei Feuerungs- oder Dampfkesselanlagen so-
wie bei Anlagen, bei denen durch chemische
Verfahren Luftverunreinigungen entstehen,
Umstellungen oder Veränderungen vorge-
nommen oder Schornsteine errichtet oder auf-
geslockt oder Anschlüsse an eine Fernwärme-
versorgungsanlage vorgenommen werden. Die
Sonderabschreibungen können im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung
und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren
neben den Absetzungen für Abnutzung nach
$ 7 bis zu insgesamt 50 vom Hundert der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten in An-
spruch genommen werden. Sie können bereits
für Anzahlungen auf Anschaffungskosten und
für Teilherstellungskosten zugelassen werden.
Bei Wirtschaftsgütern, für die von den Son-
derabschreibungen Gebrauch gemacht wird,
sind die Absetzungen für Abnutzung nach 87
in gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen.
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der
Sonderabschreibungen ist, daß die Anschaf-
fung oder Herstellung der Wirtschaftsgüter
im Öffentlichen Interesse erforderlich ist. Die
Sonderabschreibungen sind nicht zuzulassen
für Wirtschaftsgüter, die im Rahmen der Neu-
errichtung von Betrieben oder Betriebstätten
angeschafft oder hergestellt werden;
über die Bemessung der Absetzungen für Ab-
nutzung oder Substanzverringerung bei nicht
zu einem Betriebsvermögen gehörenden Wirt-
schaftsgütern, die vor dem 21. Juni 1948 an-
geschafft oder hergestellt oder die unentgelt-
lich erworben sind. Hierbei kann bestimmt
werden, daß die Absetzungen fürAbnutzung
oder Substanzverringerung nicht nach den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, son-
dern nach Hilfswerten (am 21. Juni 1948maß-
gebender Einheitswert, Anschaffungs- oder
Herstellungskosten des Rechtsvorgängers ab-
züglich der von ihm vorgenommenen Abset-
zungen, fiklive Anschaffungskosten an einem
noch zu bestimmenden Stichtag) zu bemessen
sind. Zur Vermeidung von Härten kann zu-

gelassen werden, daß an Stelle der Absetzun-
gen für Abnutzung, die nach dem am 21. Juni
1948 maßgebenden Einheitswert zu bemessen
sind, der Betrag abgezogen wird, der für das
Wirtschaftsgut in dem Veranlagungszeitraum
1947 als Absetzung für Abnutzung geltend
gemacht werden konnte. Für das Land Berlin
tritt in den Sätzen 1 bis 3 an die Stelle des
21. Juni 1948jeweils der 1.April 1949;
über erhöhteAbsetzungenbei Aufwendungen
für den Einbau von Anlagen und Einrichtun-
gen im Sinne des $ 40 Abs. 1 Buchstabe a
bis d sowie f und g des Zweiten Wohnungs-
baugesetzes in der Fassung vom 1. August
1961 (Bundesgesetzbl. I S. 1121), geändert
durch das Gesetz über Wohnbeihilfen vom
29. Juli 1963(Bundesgesetzbl.I S. 508), -
im Saarland im Sinne des $ 21 Abs. 1 Buch-
staben a bis d sowie f und g des Gesetzes
Nr. 696, Wohnungsbaugesetz für das Saar-
land, in der Fassungvom 26. September1961
(Amtsblatt des Saarlandes S. 591), geändert
durch das Gesetz über Wohnbeihilfen vom
29. Juli 1963 (Bundesgesetzbl. IS. 508),— von
Fahrstuhlanlagen bei Gebäuden mit mehr als
vier Geschossen und von Heizungs- und
Warmwasseranlagen sowie für den Umbau
von Fenstern und Türen und für den Anschluß
an die Kanalisation oder die Wasserversor-
gung. Voraussetzung für die Gewährung der
erhöhten Absetzungen ist, daß die Gebäude
nicht zu einem Betriebsvermögen gehören,
überwiegend Wohnzwecken dienen und vor
dem 1. Januar 1957 fertiggestellt worden
sind. Die Voraussetzung, daß die Gebäude
vor dem 1. Januar 1957 fertiggestellt worden
sind, entfällt bei Aufwendungen für den An-
schluß an die Kanalisation oder die Wasser-
versorgung, wenn der Anschluß nicht schon
im Zusammenhang mit der Errichtung des
Gebäudes möglich war. Die erhöhten Abset-
zungen dürfen jährlich 10 vom Hundert der
Aufwendungen nicht übersteigen;
nach denen Steuerpflichtige größere Aufwen-
dungen
aa) für die Erhaltungvon nicht zu einemBe-

triebsvermögen gehörenden Gebäuden,
die überwiegend Wohnzwecken dienen,
abweichend von $ 11Abs. 2,
zur Erhaltung eines Gebäudes, die für
Maßnahmen im Sinne der $$ 21 und 43
Abs. 3 Satz 2 des Städtebauförderungs-
gesetzes vom 27. Juli 1971 (Bundesgesetz-
blatt IS. 1125) aufgewendet worden sind,

auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig verteilen
können;

bb)

nach denen bei Anschaffung oder Herstellung
von abnutzbaren beweglichen und bei Her-
stellung von abnutzbaren unbeweglichen
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens auf
Antrag ein Abzug von der Einkommensteuer
für den Veranlagungszeitraum der Anschaf-
fung oder Herstellung bis zur Höhe von 7,5
vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstel-
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lungskosten dieser Wirtschaftsgüter vorge-
nommen werden kann, wenn eine Störung des
gesamtwirlschaftlichen Gleichgewichts einge-
treten ist oder sich abzeichnet, die eine nach-
hallige Verringerung der Umsätze oder der
Beschäftigung zur Folge halle oder erwarten
läßt, insbesondere bei einem erheblichen
Rückgang der Nachfrage nach Investitions-
gütern oder Bauleistungen. Bei der Bemes-
sung des von der Einkommensteuer abzugs-
fähigen Betrags dürfen nur berücksichtigt
werden

aa) die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten von beweglichen Wirtschafts-
gülern, die innerhalb eines jeweils fest-
zusetzenden Zeitraums, der ein Jahr nicht
übersteigen darf (Begünstigungszeit-
raum), angeschafit oder hergestellt wer-
den,

bb) die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten von beweglichen Wirtschafts-
gütern, die innerhalb des Begünstigungs-
zeitraums bestellt und angezahlt werden
oder mit deren Herstellung innerhalb des
Begünstigungszeitraums begonnen wird,
wenn sie innerhalb eines Jahres, bei
Schiffen innerhalb zweier Jahre nach Ab-
lauf des Begünstigungszeitraums gelie-
fert oder fertiggestellt werden. Soweit be-
wegliche Wirtschaftsgüter im Sinne des
Satzes 1mit Ausnahme von Schiffen nach
Ablauf eines Jahres, aber vor Ablauf
zweier Jahre nach dem Ende des Begün-
stigungszeitraums geliefert oder fertig-
gestellt werden, dürfen bei Bemessung
des Abzugs von der Einkommensteuer
die bis zum Ablauf eines Jahres nach dem
Ende des Begünstigungszeitraums aufge-
wendelen Anzahlungen und Teilherstel-
lungskosten berücksichtigt werden,

cc) die Herstellungskosten von Gebäuden,
bei denen innerhalb des Begünstigungs-
zeilraums der Antrag auf Baugenehmi-
gung gestellt wird, wenn sie bis zum Ab-
lauf von zwei Jahren nach dem Ende
des Begünstigungszeitraums fertigge-
stellt-werden;

dabei scheiden geringwertige Wirtschaftsgü-
ter im Sinne des $ 6 Abs. 2 und Wirtschafts-
güter, die in gebrauchtem Zustand erworben
werden, aus. Von der Begünstigung können
außerdem Wirtschaftsgüter ausgeschlossen
werden, für die Sonderabschreibungen, er-
höhte Absetzungen oder die Investitions-
zulage nach $ 19 des Berlinförderungs-
gesetzes in Anspruch genommen werden.
In den Fällen der Doppelbuchstaben bb
und cc können bei Bemessung des von der
Einkommensteuer abzugsfähigen Betrags be-
reils die im Begünstigungszeitraum, im Fall
des Doppelbuchstabens bb Satz 2 auch die bis
zum Ablauf eines Jahres nach dem Ende des
Begünstigungszeitraums aufgewendeten An-
zahlungen und Teilherstellungskosten berück-
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sichtigt werden; der Abzug von der Einkom-
mensteuer kann insoweit schon für den Ver-
anlagungszeitraum vorgenommen werden, in
dem die Anzahlungen oder Teilherstellungs-
kosten aufgewendet worden sind. Übersteigt
der von der Einkommensteuer abzugsfähige
Betrag die für den Veranlagungszeitraum der
Anschaffung oder Herstellung geschuldete
Einkommensteuer, so kann der übersteigende
Betrag von der Einkommensteuer für den dar-
auffolgenden Veranlagungszeitraum abgezo-
gen werden. Entsprechendes gilt, wenn in den
Fällen der Doppelbuchstaben bb und cc der
Abzug von der Einkommensteuer bereits für
Anzahlungen oder Teilherstellungskosten
geltend gemacht wird. Der Abzug von der
Einkommensteuer darf jedoch die für den Ver-
anlagungszeitraum der Anschaffung oder Her-
stellung und den folgenden Veranlagungszeit-
raum insgesamt zu entrichtende Einkommen-
steuer nicht übersteigen. In den Fällen des
Doppelbuchstabens bb Satz 2 gilt dies mit der
Maßgabe, daß an die Stelle des Veranlagungs-
zeitraums der Anschaffung oder Herstellung
der Veranlagungszeitraum tritt, in dem zu
letzt Anzahlungen oder Teilherstellungsko-
sten aufgewendet worden sind. Werden be-
günstigte Wirtschaftsgüter von Gesellschaften
im Sinne des $ 15 Abs.1 Ziff. 2 und 3 ange-
schafft oder hergestellt, so ist der abzugsfähige
Betrag nach dem Verhältnis der Gewinnanteile
einschließlich der Vergütungen aufzuteilen.
Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
der Wirtschaftsgüter, die bei Bemessung des
von der Einkommensteuer abzugsfähigen Be-
trags berücksichtigt worden sind, werden
durch den Abzug von der Einkommensteuer
nicht gemindert. Rechtsverordnungen auf
Grund dieser Ermächtigung bedürfen der Zu-
stimmung des Bundestages. Die Zustimmung
gilt als erteilt, wenn der Bundestag nicht bin-
nen vier Wochen nach Eingang der Vorlage
der Bundesregierung die Zustimmung verwei-
gert hat;

(gestrichen);
über Sonderabschreibungen bei abnutzbaren
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die
der Forschung oder Entwicklung dienen und
vor dem 1. Januar 1975von Steuerpflichtigen,
die den Gewinn nach 8 4 Abs. 1 oder$ 5 ermit-
teln, angeschafft oder hergestellt werden.
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der
Sonderabschreibungen ist, daß die beweg-
lichen Wirtschaftsgüter ausschließlich und die
unbeweglichen Wirtschaftsgüter zu mehr als
66?/svom Hundert der Forschung oder Ent-
wicklung dienen. Die Sonderabschreibungen
können auch für Ausbauten und Erweiterun-
gen an bestehenden Gebäuden zugelassen
werden, wenn die ausgebauten oder neu her-
gestellten Gebäudeteile zu mehr als 66° vom
Hundert der Forschung oder Entwicklung die-
nen. Die Wirtschaftsgüter dienen der For-
schung oder Entwicklung, wenn sie verwen-
det werden
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aa) zur Gewinnung von neuen wissenschaft-
lichen oder technischen Erkenntnissen
und Erfahrungen allgemeiner Art (Grund-
Jagenforschung)oder

bb) zur Neuentwicklung von Erzeugnissen
oder Herstellungsverfahren oder

cc) zur Weiterentwicklung von Erzeugnissen
oder Herstellungsverfahren, soweit we-
sentliche Änderungen dieser Erzeugnisse
oder Verfahren entwickelt werden.

Die Sonderabschreibungen können im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung
und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren
neben den Absetzungen für Abnutzung nach
$ 7in Anspruch genommen werden, und zwar
bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Sie können bereits für Anzahlungen auf An-
schaffungskosten und für Teilherstellungsko-
sten zugelassen werden. Bei Wirtschaftsgü-
tern, für die von den Sonderabschreibungen
Gebrauch gemacht wird, sind die Absetzungen
für Abnutzung nach $ 7 in gleichen Jahres-
beträgen vorzunehmen;

über Sonderabschreibungen bei Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens, die unmittelbar
und ausschließlich dazu dienen, Lärm oder Er-
schütterungen zu verhindern, zu beseitigen
oder zu verringern, und die vor dem 1. Januar
1975 von Steuerpflichtigen, die den Gewinn
nach $ 4 Abs. 1 oder $ 5 ermitteln, angeschafft
oder hergestellt werden; die Sonderabschrei-
bungen können auch zugelassen werden, wenn
auf Grund behördlicher Anordnung aus-
schließlich aus Gründen der Beseitigung oder
Verringerung von Lärm oder Erschütterungen
bei Betriebsanlagen Umstellungen oder Ver-
änderungen vorgenommen werden. Die Son-
derabschreibungen können im Wirtschaftsjahr
der Anschaffung oder Herstellung und in den
vier folgenden Wirtschaftsjahren neben den
Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 in An-
spruch genommen werden, und zwar
bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Buchstabe o Satz 3 bis 5 gilt entsprechend;
über Sonderabschreibungen bei Handelsschif-
fen, die in einem inländischen Seeschiffs-
register eingetragen sind und vor dem 1. Ja-
nuar 1979 von Steuerpflichtigen, die den Ge-
winn nach $ 5 ermitteln, angeschafft oder her-

x)

gestellt worden sind. Im Fall der Anschaffung
eines Handelsschiffes ist weitere Vorausset-
zung, daß das Schiff in ungebrauchtemZu-
stand vom Hersteller erworben worden ist.
Die Sonderabschreibungen können im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung
und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren
neben den Absetzungen für Abnutzung nach
$ 7 bis zu insgesamt 40 vom Hundert der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten in An-
spruch genommen werden. Sie können bereits
für Anzahlungen auf Anschaffungskosten und
für Teilherstellungskosten zugelassen werden.
Werden die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten eines Handelsschiffes zu mindestens
30 vom Hundert durch Mittel finanziert, die
weder unmittelbar noch mittelbar in wirt-
schaftlichem Zusammenhang mit der Aufnah-
me von Krediten durch den Gewerbebetrieb
stehen, zu dessen Betriebsvermögen das Han-
delsschiff gehört, so gilt $ 7a Abs. 6 mit der
Maßgabe, daß die Sonderabschreibungen bis
zum Gesamtbetrag von 15 vom Hundert der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten zur
Entstehung oder Erhöhung von Verlusten füh-
ren dürfen. Satz 5 gilt nicht für Handelsschiffe
bis zu 1600 Bruttoregistertonnen, es sei denn,
es handelt sich um Tanker, Seeschlepper oder
Spezialschiffe für den unmittelbaren oder mit-
telbaren Einsatz zur Gewinnung von Boden-
schätzen. Die Sonderabschreibungen sind nur
unter der Bedingung zuzulassen, daß die Han-
delsschiffe innerhalb eines Zeitraums von acht
Jahren nach ihrer Anschaffung oder Herstel-
lung nicht veräußert werden; für Anteile an
einem Handelsschiff gilt dies entsprechend.
Die Sätze 1 bis 5 und Satz 7 gelten für Schiffe,
die der Seefischereidienen,entsprechend.Für
Luftfahrzeuge, die zur gewerbsmäßigen Be-
förderung von Personen oder Sachen im inter-
nationalen Luftverkehr oder zur Verwendung
zu sonstigen gewerblichen Zwecken im Aus-
land bestimmt sind, gelten die Sätze 1 bis 4
und Satz 7 mit der Maßgabe entsprechend, daß
an die Stelle der Eintragung in ein inländi-
sches Seeschiffsregister die Eintragung in die
deutsche Luftfahrzeugrolle, an die Stelle des
Höchstsatzes von 40 vom Hundert ein Höchst-
satz von 30 vom Hundert und bei der Vor-
schrift des Satzes 7 an die Stelle des Zeit-
raums von acht Jahren ein Zeitraum von sechs
Jahren treten. Die Sätze 5, 6, 8 und 9 gelten
erstmals für Handelsschiffe, Schiffe,. die der
Seefischerei dienen, und Luftfahrzeuge, die
nach dem 31. Dezember 1970angeschafft oder
hergestellt werden; sie sind jedoch auf Schiffe
und Luftfahrzeuge nicht anzuwenden, die vom
Steuerpflichtigen, bei Gesellschaften, im Sinne
des $ 15 Abs. 1 Ziff. 2 von der Gesellschaft
nachweislich vor dem 1. Januar 1971 bestellt
worden sind oder mit deren Herstellung der
Steuerpflichtige oder die Gesellschaft vor dem
1. Januar 1971 begonnen hat;

über erhöhte Absetzungen bei Herstellungs-
kosten für Modernisierungsmaßnahmen im
Sinne des $ 21 und Maßnahmen im Sinne des



$ 43 Abs. 3 Satz 2 des Städtebauförderungs-
gesetzes. Die erhöhten Absetzungen dürfen
jährlich 10 vom Hundert der Aufwendungen
nichtübersteigen;

$ 10Abs. 6, $ 22Ziff. 1Buchstabea, $ 26a Abs. 3,
$ 29Abs. 1 und 2, $ 31Abs. 2, $ 34c Abs. 6, $ 44
Abs.6, $ 46 Abs.5 und $ 50a Abs. 6 vorgesehe-
nen Rechtsverordnungen zu erlassen.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch

die erhebliche Preissteigerungen mit

für bewegliche Wirtschaftsgüter, die innerhalb
eines jeweils festzusetzenden Zeitraums, der frü-
hestens mit dem Tage beginnt, an dem die Bun-
desregierung ihren Beschluß über die Verordnung
bekanntgibt, und der ein Jahr nicht übersteigen
darf, angeschafft oder hergestellt werden. Für be-
wegliche Wirtschaftsgüter, die vor Beginn dieses
Zeitraums bestellt und angezahlt worden sind
oder mit deren Herstellung vor Beginn dieses
Zeitraums angefangen worden ist, darf jedoch die
Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen und
erhöhten Absetzungen sowie die Bemessung der
Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahres-
beträgen nicht ausgeschlossen werden;

bäude, die in dem in Ziffer 1 bezeichneten Zeit-
raum bestellt werden oder mit deren Herstellung
in diesem Zeitraum begonnen wird. Als Beginn
der Herstellunggilt bei Gebäudender Zeitpunkt,
in dem der Antrag auf Baugenehmigung gestellt
wird.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch

den kann. Der Zeitraum, für den die Herabsetzung
gilt, darf ein Jahr nicht übersteigen; er soll sich
mit dem Kalenderjahr decken. Voraussetzung ist,
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daß eine Störung des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichtseingetretenist odersich abzeich-
net, die eine nachhaltige Verringerung der Um-
sätzeoderder Beschäftigungzur Folge hatteoder
erwärten läßt, insbesondere bei einem erheb-
lichen Rückgang der Nachfrage nach Investitions-
gütern und Bauleistungen oder Verbrauchs-
gütern;

. um höchstens 10 vom Hundert erhöht werden
kann. Der Zeitraum, für den die Erhöhung gilt,
darf ein Jahr nicht übersteigen; er soll sich mit
dem Kalenderjahr decken. Voraussetzung ist, daß
eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleich-
gewichts eingetreten ist oder sich abzeichnet, die
erhebliche Preissteigerungen mit sich gebracht
hat oder erwarten läßt, insbesondere, wenn die
Nachfrage nach Investitionsgütern und Baulei-
stungen oder Verbrauchsgütern das Angebot we-
sentlichübersteigt.

(4) Der Bundesminister der Finanzen wird ermäch-

im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehör-
den der Länder die Vordrucke für
a) den in $ 4 Abs. 5 Ziff. 2 vorgesehenen Nach-

weis,
b) diein $ 39a Abs. 2 und $ 42 Abs. 2 vorgesehe-

nen Anträge,
die Lohnsteueranmeldung ($ 41a Abs. 1), die
Lohnsteuerbescheinigung ($ 41b Abs. 1
Satz 3), den Lohnzettel ($ 41b Abs. 2)

und das Muster der Lohnsteuerkarte ($ 39) zu
bestimmen,

. den Wortlaut dieses Gesetzes und der zu diesem
GesetzerlassenenRechtsverordnungenin der je-
weils geltendenFassungmit neuemDatum,unter
neuer Überschrift und in neuer Paragraphenfolge
bekanntzumachen und dabei Unstimmigkeiten im
Wortlaut zu beseitigen.

$ 5la
Einkommensteuer als Maßstabsteuer

Für Steuern, die nach der veranlagten Einkom-

85
Schlußvorschriiten

(1) Die vorstehendeFassung diesesGesetzesist,
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1975 anzuwenden. Beim Steuerabzug vom Arbeits-
Iohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß die vor-
stehende Fassung erstmals auf den laufenden Ar-
beitsiohn anzuwenden ist, der für einen nach dem
31. Dezember 1974 endenden Lohnzahlungszeitraum
gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem
31.Dezember 1974zufließen.

(2) $ 4 Abs. 1 Satz 5 des.Einkommensteuergesetzes
1969 (Bundesgesetzbl. I S. 2265) ist bei Grund und
Boden, der zu einem land- und forstwirtschaftlichen
Betriebsvermögen gehört, letzimals für Wirtschafts-
jahre anzuwenden, die vor dem 1. Juli 1970 enden.
Entsteht durch die Veräußerung oder Entnahme von
Grund und Boden, der zum Anlagevermögen eines
land- und forstwirtschaftlichen Betriebs gehört, ein
Gewinn, so ist dieser nicht zu berücksichtigen,
wenn der Grund und Boden vor dem 1. Juli 1970
veräußert oder entnommen worden ist oder wenn
bei einer Veräußerung nach dem 30. Juni 1970 die
Veräußerung auf einem vor dem 1. Juli 1970rechts-
wirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrag
oder gleichstehenden Rechisakt beruht. Die Sätze 1
und 2 gelten entsprechend für Grund und Boden, der
zu einem der selbständigen Arbeit dienenden Ver-
mögen oder der —-bei Gewinnermittlung nach $ 4 -
zu einem gewerblichen Betriebsvermögen gehört,
mit der Maßgabe, daß an die Stelle des 30. Juni 1970
der 14. August 1971 und an die Stelle des 1. Juli
1970der 15.August 1971tritt.
(3) $ 4 Abs. 3 Satz 4 ist für Grund und Boden des

Anlagevermögens erstmals anzuwenden, soweit der
GrundundBoden
1. zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betriebs-

vermögen gehört, für Wirtschaftsjahre, die nach
dem 30. Juni 1970 enden,

2. zu einem gewerblichen Betriebsvermögen oder
zu einem der selbständigen Arbeit dienenden
Vermögen gehört, für Wirtschaftsjahre, die nach
dem 31.Dezember 1970enden.

Absatz 2 Satz 2 und 3 ist sinngemäßanzuwenden.
Für andere nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens ist $ 4 Abs. 3 Satz 4 erstmals an-
zuwenden für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.De-
zember 1970 enden; dies gilt nicht, soweit die An-
schaffungs- oder Herstellungskosten vor dem 1. Ja-
nuar 1971 als Betriebsausgaben abgesetzt worden
sind.

(4) 8 4 Abs. 5 ist erstmals für dasWirtschaftsjahr
anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 1974 be-
ginnt.
(5) $ 4 Abs. 7 des Einkommensteuergesetzes in der

vor dem 1. Januar 1975geltenden Fassung ist letzt-
mals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das vor
dem 31. Dezember 1975endet.

(6) 8 6 Abs. 2,8 6b Abs. 4 Ziff. 1 und 5, $ Fe und
$ 10a Abs. 1 sind bei Land- und Forstwirten sowie
Gewerbetreibenden erstmals für dasWirtschaftsjahr
anzuwenden, das nach dem 31. Dezember 1974 en-
det.

(7) $ 6b Abs. 1 Ziff. 3 und $ 6c Abs. 1 Ziff. 1 sind
erstmals anzuwenden, wenn der Grund und Boden,

der zu einem land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebsvermögengehört,nachdem30.Juni 1970ver-
äußert worden ist, es sei denn, die Veräußerung be-
ruht auf einem vor dem 1. Juli 1970 rechtswirksam
abgeschlossenen obligatorischen Vertrag oder
gleichstehenden Rechtsakt. Satz 1 gilt entsprechend
für Grund und Boden, der zu einem der selbständi-
gen Arbeit dienenden Vermögen oder der — bei
Gewinnermittlungnach $ 4 — zu einem gewerb-
lichen Betriebsvermögen gehört, mit der Maßgabe,
daß an die Stelle des 30. Juni 1970 der 14. August
1971und an die Stelle des 1. Juli 1970der 15.August
1971 tritt.

(3) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern, die vor
dem 1. Januar 1958angeschafft oder hergestellt wor-
den sind, ist $ 7 des Einkommensteuergesetzes 1957
(Bundesgesetzbl. I S. 1793)weiter anzuwenden. Bei
beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagever-
mögens, die nach dem 31. Dezember 1957 und vor
dem 9. März 1960 angeschafft oder hergestellt wor-
den sind, ist $ 7 Abs. 2 Satz 2 des Einkommensteuer-
gesetzes 1958(Bundesgesetzbl. IS. 672)weiter anzu-
wenden. Satz 2 gilt entsprechend für nach dem
8. März 1960 angeschaffte oder hergestellte Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens, wenn
1. die Wirtschaftsgüter vor dem 9. März 1960 be-

stellt und bis zum 31. Dezember 1961 geliefert
worden sind und vor dem 13. März 1960 für die
Wirtschaftsgüter eine Anzahlung geleistet oder
von dem Lieferanten eine schriftliche Auftrags-
bestätigung erteilt worden ist;

2. mit der Herstellung der Wirtschaftsgüter vor dem
9. März 1960begonnen worden ist und die Wirt-
schaftsgüter bis zum 31. Dezember 1961 fertig-
gestellt worden sind.
(9) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-

lagevermögens mit einer betriebsgewöhnlichen Nut-
zungsdauer von mehr als 15 Jahren, die in der Zeit
vom 1. Januar 1958bis zum 31. Dezember 1960 an-
geschafft oder hergestellt worden sind, darf der bei
der Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahres-
beträgen nach einem unveränderlichen Hundertsatz
vom jeweiligen Buchwert (Restwert) anzuwendende
Hundertsatz abweichend von $ 7 Abs. 2 Satz 2
1. bei Wirtschaftsgütern mit einer betriebsgewöhn-

lichen Nutzungsdauer von 16bis 25 Jahren höch-
stens das Dreifache und

2. bei Wirtschaftsgütern mit einer betriebsgewöhn-
lichen Nutzungsdauer von mehr als 25 Jahren das
Dreieinhalbfache

des bei der Absetzung für Abnutzung in gleichen
Jahresbeträgen in Betracht kommenden Hundert-
satzes betragen; er darf jedoch im Falle der Ziffer 1
16vom Hundert und im Falle der Ziffer 2 12vom
Hundert nicht übersteigen.

(10) $ 7a ist erstmals bei Wirtschaftsgütern anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 1974 ange-
schafft oder hergestellt worden sind, sowie bei nach-
träglichen Herstellungsarbeiten, die nach dem
31.Dezember 1974abgeschlossen worden sind.

(11) Für die Veranlagungszeiträume 1975bis 1978
sind Beiträge zu Versicherungen auf den Erlebens-
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oder Todesfall gegen laufende Beitragsleistung im
Sinne des $ 10 Abs. I Ziff. 2 Buchstabe b des Ein-
kommensteuergeselzes in den vor dem 1. Januar
1975geltenden Fassungen, bei denen nicht die Vor-
ausseizungen des $ 10 Abs. I Ziff. 2 Buchstabe b
vorliegen, weiterhin als Sonderausgaben abziehbar,
wenn der zugrunde liegende Vertrag vor dem 1. Ja-
nuar 1975 abgeschlossen und die erste Einzahlung
vor diesem Zeitpunkt geleistet worden ist.

(12) 8 10 Abs. 1 Ziff. 3 Satz 2 ist erstmals auf Bei-
träge an Bausparkassen anzuwenden, die auf Grund
von nach dem 8. März 1960 abgeschlossenen Ver-
trägen geleistet werden.

(13) $ 10 Abs. 6 Ziff. 1 gilt entsprechend bei Ver-
sicherungen auf den Erlebens- oder Todesfall gegen
Einmalbeitrag, wenn dieser nach $ 10 Abs. 1 Ziff. 2
Buchstabe b des Einkommensteuergesetzes in den
vor dem 1. Januar 1975 geltenden Fassungen als
Sonderausgabe abgezogen worden ist.

(14) $ 10 Abs. 6 Ziff. 2 gilt entsprechend bei Bau-
sparverträgen, wenn die Beiträge nach $ 10 Abs. 1
Ziff. 3 des Einkommensteuergesetzes in den vor dem
t. Januar 1975 geltenden Fassungen als Sonderaus-
gaben abgezogen worden sind.

(15) Auf Vermögensteuer, die für Kalenderjahre
vor dem 1. Januar 1975 festgesetzt worden ist, ist
$ 10 Abs. 1 Ziff. 5 des Einkommensteuergesetzes in
der vor dem 1. Januar 1975geltenden Fassung anzu-
wenden.

(16) $ 10.d ist erstmals anzuwenden

t. bei Land- und Forstwirten sowie bei Gewerbe-
treibenden auf Verluste, die in dem nach dem
31. Dezember 1974 endenden Wirtschaftsjahr,

2. bei selbständig Tätigen auf Verluste, die im Ka-
lenderjahr 1975

entstehen.
(17) $ 13 Abs. 3 ist letztmals für den Veranla-

gungszeitraum 1976anzuwenden.
(18)$ 14a Abs. 1, 4 und 5 ist erstmalsfür Ver-

äußerungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezem-
ber 1973 vorgenommen worden sind. Für Veräuße-
rungen, die vor dem 1. Januar 1974 vorgenommen
worden sind, ist $ 14a Abs. 1 und 4 in der vor dem
t. Januar 1974geltenden Fassung anzuwenden.

(19) $ 20 Abs. 1 Ziff. 6 ist erstmals für nach dem
31. Dezember 1974 zugeflossene Zinsen aus Ver-
sicherungsverträgen anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 1973abgeschlossen worden sind.

(20) $ 32 Abs. 2 Ziff. 1 des Einkommensteuergeset-
zes 1967 (Bundesgesetzbl. 1968 I S. 145) ist in allen
noch nicht rechtskräftigen Veranlagungen für Ver-
anlagungszeiträume vor 1970 mit der Maßgabe an-
zuwenden, daß ein Kinderfreibetrag dem Steuer-
pflichtigen auch dann zusteht, wenn das Kind im
Veranlagungszeitraum vor Ablauf der ersten vier
Monate das 18.Lebensjahr vollendet hatte.

(21) $ 33a Abs. 1 und $ 41 Abs. 1 Ziff. 5 sowie
Abs. 2 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes 1953
{Bundesgesetzbl. T S, 1355) gelten auch weiterhin
mit der Maßgabe, daß
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1. die Vorschriften bei einem Steuerpflichtigen je-
weils nur für das Kalenderjahr, in dem bei ihm
die Voraussetzungen für die Gewährung eines
Freibetrags eingetreten sind, und für die beiden
folgenden Kalenderjahre anzuwenden sind und

2. der Freibetrag
a) bei Steuerpflichtigen, bei denen $ 32a Abs. 5

oder 6 anzuwenden ist oder denen der Frei-
betrag nach $ 32 Abs. 3 Ziff. 1 zusteht,
720Deutsche Mark,

b) bei Steuerpflichtigen, die Kinder haben,
840 Deutsche Mark zuzüglich je 60 Deutsche
Mark für das dritte und jedes weitere Kind
und

c) bei anderen Steuerpflichtigen
540Deutsche Mark

beträgt.
Für ein Kalenderjahr, für das der Steuerpflichtige
eine Steuerermäßigung nach $ 33 für Aufwendungen
zur Wiederbeschaffung von Hausrat und Kleidung
beantragt, wird ein Freibetrag nicht gewährt.

(22) Die Vorschrift des $ 33a Abs. 2 ist ab dem
Veranlagungszeitraum 1977 in der folgenden Fas-
sung anzuwenden:
Erwachsen einem SteuerpflichtigenAufwendungen
für die Berufsausbildung eines Kindes, für das er
Anspruch auf Kindergeld nach dem Bundeskinder-
geldgesetz oder auf andere Leistungen für Kinder
($ 8 Abs. 1 des Bundeskindergeldgesetzes) hat, so
werden auf Antrag die folgenden Beträge (Ausbil-
dungsfreibeträge) vom Gesamtbetrag der Einkünfte
abgezogen:
1. für ein Kind, das zu Beginn des Veranlagungs-

zeitraums das 18.Lebensjahr vollendet hat,
a) ein Betrag von 2 400:Deutsche Mark im Kalen-

derjahr, wenn das Kind im Haushalt des
Steuerpflichtigen untergebracht ist,

b) ein Betrag von 4200 Deutsche Mark im Ka-
lenderjahr, wenn das Kind zur Berufsausbil- -
dung auswärtig untergebracht ist;

2. für ein Kind, das zu Beginn des Veranlagungs-
zeitraums das 18. Lebensjahr noch nicht vollen-
det hat,
ein Betrag von 1800 Deutsche Mark im Kalen-
derjahr, wenn das Kind zur Berufsausbildung
auswärtig untergebracht ist.

Die Ausbildungsfreibeträge vermindern sich jeweils
um die eigenen Einkünfte und Bezüge des Kindes,
die zur Bestreitung seines Unterhalts oder seiner
Berufsausbildung bestimmt oder geeignet sind, so-
weit diese 2400 Deutsche Mark im Kalenderjahr
übersteigen, sowie um die dem Kind als Zuschuß
gewährten Leistungen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz.

(23) $ 34b Abs. 4 ist erstmals für Holznutzungen
in dem Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach dem
31.Dezember 1974endet.

(24) $ 39c Abs. 2 Satz 1 ist auf denArbeitslohn
für den Monat Januar 1975nicht anzuwenden.
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(25) $ 43 Abs. 1 Ziff. 7, $ 44 Abs. 1 Ziff. 1 und $ 49
Abs. 1 Ziff. 5 sind erstmals auf nach dem 31.Dezem-
ber 1974zugeflossene Zinsen aus Versicherungsver-
trägen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1973abgeschlossen worden sind.
(26) $ 55 ist erstmals anzuwenden

1. bei der Gewinnermittlung nach $ 4 Abs. 1 für
Wirtschaftsjahre, die nach dem 30. Juni 1970
enden,

2. bei der Gewinnermittlung nach $ 4 Abs. 3 auf
Veräußerungen oder Entnahmen
a) nach dem 30. Juni 1970,wenn der Grund und

Boden zum Anlagevermögen eines land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsvermögens,

b) nach dem 14. August 1971, wenn der Grund
und Boden zum Anlagevermögen eines ge-
werblichen Betriebsvermögens oder eines der
selbständigen Arbeit dienenden Vermögens

gehörte, es sei denn, die Veräußerung beruht auf
einem vor dem jeweiligen Stichtag rechtswirk-
sam abgeschlossenen obligatorischen Vertrag
oder gleichstehenden Rechtsakt.

852a
Schlußvorschriften

für die bisherige Zusammenveranlagung
mit Kindern

(1) Bei der Berichtigung von Steuerbescheiden,
die auf einer Zusammenveranlagung mit Kindern
beruhen, finden $ 222 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 und $ 218
Abs. 4 der Reichsabgabenordnung mit der Maßgabe
Anwendung, daß bei der Beurteilung, ob neue Tat-
sachen oder Beweismitte] vorliegen, die eine höhere
oder eine niedrigere Veranlagung rechtfertigen, die
bisher festgesetzte Steuer mit der Steuer zu ver-
gleichen ist, die sich ergeben würde, wenn die Zu-
sammenveranlagung nach dem bisherigen $ 27 bei-
zubehalten wäre. Ergibt sich danach für einen Ver-
anlagungszeitraum, daß nur solche neuen Tatsachen
oder Beweismittel vorliegen, die eine höhere Veran-
lagung rechtfertigen, so dürfen in den Berichti-
gungssteuerbescheiden die in den bisherigen
Steuerbescheiden fesigesetzten Steuerbeträge nicht
unterschritten werden.

(2) Nach dem 21. Juli 1964 rechtskräftig geworde-
ne Steuerbescheide, die auf Grund einer erstmali-
gen Veranlagung oder einer Berichtigungsveranla-
gung nach $ 222 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 oder $ 218
Abs. 4 der Reichsabgabenordnung ergangen sind
und auf einer Zusammenveranlagung mit Kindern
beruhen, sind zu berichtigen, wenn einer der zusam-
menveranlagten Steuerpflichtigen innerhalb einer
Ausschlußfrist von drei Monaten nach der Verkün-
dung des Steueränderungsgesetzes 1964 (Bundesge-
setzbl. I S. 885) beim Finanzamt schriftlich oder
durch Erklärung zu Protokoll beantragt, die Anwen-
dung des bisherigen $ 27 aufzuheben. Das gleiche
gilt für vor dem 22. Juli 1964 erlassene Steuerbe-
scheide, gegen die wegen der Zusammenveranla-
gung mit Kindern form- und fristgerecht Verfas-
sungsbeschwerde erhoben worden ist. Sonstige den
zu berichtigenden Bescheiden zugrunde liegende

tatsächliche Feststellungen und rechtliche Beurtei-
lungen bleiben maßgebend. Ist der Steuerbescheid
auf Grund einer Berichtigungsveranlagung erlassen
worden, so gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Das Finanzamt kann Steuerbescheide, die auf
einer Zusammenveranlagung mit Kindern beruhen,
berichtigen, wenn die Steuerbescheide auf Grund
des $ 79 Abs. 2 des Gesetzes über das Bundesverfas-
sungsgericht nicht mehr vollstreckbar sind. Ab-
satz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Die Berichtigung vor dem 22. Juli 1964 rechts-
kräftig gewordener Steuerbescheide kann nicht mit
der Begründung verlangt werden, daß der bisherige
$ 27 nichtig ist.
(5) Nach dem 21. Juli 1964 gezahlte oder beige-

triebene Beträge für Steuern, die in einem vor dem
22. Juli 1964 rechtskräftig gewordenen Steuerbe-
scheid auf Grund einer Zusammenveranlagung mit
Kindern festgesetzt worden sind, werden auf Antrag
erstattet, soweit sie bei Nichtanwendung des bishe-
rigen $ 27 nicht zu entrichten gewesen wären, Ab-
satz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Der Antrag ist in-
nerhalb einer Ausschlußfrist von drei Monaten nach
der Verkündung des Steueränderungsgesetzes 1964
bei dem Finanzamt schriftlich zu stellen oder zu
Protokoll zu erklären.

853
Schlußvorschriiten

(Sondervorschriften für Berlin)
(1) Bei Anwendung des $ 6a sind als Rechnungs-

zinsfuß mindestens 3'!/z vom Hundert zugrunde zu
legen, wenn die Rückstellung für eine Pensionsan-
wartschaft einer Person gebildet wird, die im Wirt-
schaftsjahr mindestens acht Monate in einer in Ber-
lin (West) belegenen Betriebstätte beschäftigt war.
$6a Abs. 2 bis 4 ist insoweit nicht anzuwenden.
(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern, die zum

Anlagevermögen einer in Berlin (West) belegenen
Betriebstätte gehören und mindestens drei Jahre
nach ihrer Anschaffung oder Herstellung in einer
solchen Betriebstätte verbleiben, ist $ 7 Abs. 2
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes 1958 (Bundes-
gesetzbl. IS. 672)weiter anzuwenden.

(3) Bei Gebäuden sowie bei Zubauten, Ausbauten
und Umbauten, die in Berlin (West) errichtet wor-
den sind und bei denen der Antrag auf Baugenehmi-
gung nach dem 31. Dezember 1964 gestellt worden
ist, sind die Vorschriften des $ 7b in der Fassung
des Einkommensteuergeselzes vom 15. August 1961
(Bundesgesetzbl. I S. 1253)mit der Maßgabe weiter
anzuwenden, daß auf Antrag im Jahr der Fertigstel-
lung und in dem darauffolgenden Jahr jeweils bis
zu 10 vom Hundert, ferner in den darauffolgenden
zehn Jahren jeweils bis zu 3 vom Hundert der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten abgesetzt wer-
den können. Nach Ablauf dieser zehn Jahre sind als
Absetzung. für Abnutzung bis zur vollen Absetzung
jährlich 2,5 vom Hundert des Restwerts abzuziehen;
$ 7 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. An Stelle der
Vorschrift des $ 7b Abs. 1 letzter Satz des Einkom-
mensteuergesetzes in der Fassung vom 15. August



1961 ist die Vorschrift des $ 7b Abs. 1 letzter Satz
in der Fassung dieses Gesetzes anzuwenden. $ 7a
Abs. 6 ist nichl anzuwenden.

8 54
Schlußvorschriften

(Sondervorschriften für Wohngebäude,
bei denen der Antrag auf Baugenehmigung

nach dem 9. Oktober 1962
undvor dem1.Januar 1965gestelltwordenist)
(1) Bei Eigenheimen, Eigensiedlungen und eigen-

genutzten Eigentumswohnungen, bei denen der An-
trag auf Baugenehmigung nach dem 9. Oktober 1962
und vor dem 1. Januar 1965gestellt worden ist und
die zu mehr als 66% vom Hundert Wohnzwecken
dienen, können abweichend von $ 7 im Jahr der
Fertigstellung und in dem darauffolgenden Jahr auf
Antrag jeweils bis zu 7,5 vom Hundert der Herstel-
lungskosten abgesetzt werden. Ferner können in
den darauffolgenden acht Jahren an Stelle der nach
$ 7 zu bemessenden Absetzung für Abnutzung je-
weils bis zu 4 vom Hundert der Herstellungskosten
abgesetzt werden. Nach Ablauf dieser acht Jahre
sind als Absetzung für Abnutzung bis zur vollen
Absetzung jährlich 2,5 vom Hundert des Restwerts
abzuziehen; $ 7 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. Die
Sätze 1 bis 3 sind auf den Teil der Herstellungsko-
sten, der 120000 Deutsche Mark übersteigt, nicht
anzuwenden.

(2) Bei Kaufeigenheimen, Trägerkleinsiedlungen
und Kaufeigentumswohnungen sind die Vorschrif-
ten des Absatzes 1 mit der Maßgabe entsprechend
anzuwenden, daß die erhöhten Absetzungen bis zur
Höhe von 7,5 vom Hundert der Herstellungskosten
vom Bauherrn, im übrigen vom Ersterwerber in An-
spruch genommen werden können. Für den Erster-
werber treten an die Stelle der Herstellungskosten
die Anschaffungskosten und an die Stelle des Jah-
res der Fertigstellung das Jahr des Ersterwerbs.

(3) Bei Gebäuden und Eigentumswohnungen im
Sinne des Absatzes 1 kann der Bauherr innerhalb
der ersten drei Jahre nicht ausgenutzte erhöhte Ab-
setzungen bis zum Ende des vierten Jahres nachho-
len. Dabei können nachträgliche Herstellungskosten
vom Jahr ihrer Entstehung an bei der Bemessung
der erhöhten Absetzungen so berücksichtigt wer-
den, als wären sie bereits im Jahr der Fertigstellung
entstanden. Im Jahr der Fertigstellung und den bei-
den folgenden Jahren müssen jedoch mindestens
die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 vorgenom-
men werden. Die Sätze 1 bis 3 gelten für den Erster-
werber im Sinne des Absatzes 2 mit der Maßgabe
entsprechend, daß dieser auch die vom Bauherrn
nicht ausgenutzten erhöhten Absetzungen nachho-
len kann.

(4) Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 sind
zum Gebäude gehörende Garagen ohne Rücksicht

dienend zu behandeln, soweit in ihnen nicht mehr
als ein Personenkraftwagen für jede in dem Gebäu-
de befindliche Wohnung untergestellt werden kann.
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Räume für die Unterstellung weiterer Kraftwagen
sind stets als nicht Wohnzwecken dienend zu be-
handeln.

(5) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 4 gelten
nur für Gebäude und Eigentumswohnungen, die im
BundesgebietausschließlichBerlin (West) errichtet
worden sind.

8 55
Schlußvorschriften

(Sondervorschriften für die Gewinnermittlung
nach $ 4 oder nach Durchschnittsätzen bei vor dem

1. Juli 1970angeschafftem Grund und Boden)
(1) Bei Steuerpflichtigen, deren Gewinn für das

Wirtschaftsjahr, in das der 30. Juni 1970 fällt, nicht
nach $ 5 zu ermitteln ist, gilt bei Grund und Boden,
der mit Ablauf des 30. Juni 1970 zu ihrem Anlage-
vermögen gehört hat, als Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten ($ 4 Abs. 3 Satz 4 und $ 6 Abs. 1
Ziff, 2 Satz 1) das Zweifache des nach den Absätzen
2 bis 4 zu ermittelnden Ausgangsbetrags.

(2) Bei der Ermittlung des Ausgangsbetrags des
zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen ($ 33
Abs. 1 Satz 1 des Bewertungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. Dezember 1965
— Bundesgesetzbl. I S. 1861 —, zuletzt geändert
durch das Bewertungsänderungsgesetz 1971 vom
27. Juli 1971— Bundesgesetzbl. I S. 1157) gehören-
den Grund und Bodens ist seine Zuordnung zu den
Nutzungen und Wirtschaftsgütern ($ 34 Abs. 2 des
Bewertungsgesetzes) am 1. Juli 1970 maßgebend;
dabei sind die Hof- und Gebäudeflächen sowie die
Hausgärten im Sinne des $ 40 Abs. 3 des Bewer-
tungsgesetzes nicht in die einzelne Nutzung einzu-
beziehen. Es sind anzusetzen:

1. Bei Flächen, die nach dem Bodenschätzungsge-
setz vom 16. Oktober 1934 (Reichsgesetzbl. I
S. 1050), zuletzt geändert durch die Finanzge-
richtsordnung vom 6. Oktober 1965 (Bundesge-
setzbl. I S. 1477),zu schätzen sind, für jedes kata-
stermäßig abgegrenzte Flurstück der Betrag in
Deutscher Mark, der sich ergibt, wenn die für
das Flurstück am 1. Juli 1970 im amtlichen Ver-
zeichnis nach $ 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung
(Liegenschaftskataster) ausgewiesene Ertrags-
meßzahl vervierfacht wird. Abweichend von Satz
1 sind für Flächen der Nutzungsteile
a) Hopfen, Spargel, Gemüsebau und Obstbau

4,00Deutsche Mark je Quadratmeter,
b) Blumen- und Zierpflanzenbau sowie Baum-

schulen
5,00Deutsche Mark je Quadratmeter

anzusetzen, wenn der Steuerpflichtige dem Fi-
nanzamt gegenüber bis zum 30. Juni 1972 eine
Erklärung über die Größe, Lage und Nutzung der
betreffenden Flächen abgibt,

2. für Flächen der forstwirtschaftlichen Nutzung je
Quadratmeter 1,00Deutsche Mark,

3. für Flächen der weinbaulichen Nutzung der Be-
trag, der sich unter Berücksichtigung der maßge-
benden Lagenvergleichszahl (Vergleichszahl der
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einzelnen Weinbaulage, $ 39 Abs. 1 Satz 3 und
$ 57 des Bewerlungsgesetzes), die für ausbauende
Betriebsweise mit Taßweinerzeugung anzusetzen
ist, aus der nachstehenden Tabelle ergibt:

Ausgangsbetrag
Lagenvergleichszahl je Quadratmeter

in DM

bis 20 2,50
21 bis 30 3,50
31 bis 40 5,00
41 bis 50 7,00
51 bis 60 8,00
61 bis 70 9,00
71 bis 100 10,00
über 100 12,50

4. für Flächen der sonstigen land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzung, auf die Ziffer 1 keine An-
wendung findet, je Quadratmeter 1,00 Deutsche
Mark,

5. für Hofflächen, Gebäudeflächen und Hausgärten
im Sinne des $ 40 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes
je Quadratmeter 5,00 Deutsche Mark,

6. für Flächen des Geringstlandes je Quadratmeter
0,25 Deutsche Mark,

7. für Flächen des Abbaulandes je Quadratmeter
0,50Deutsche Mark,

8. für Flächen des Unlandes je Quadratmeter 0,10
Deutsche Mark.
(3) Lag am 1. Juli 1970kein Liegenschaftskataster

vor, in dem Ertragsmeßzahlen ausgewiesen sind, so
ist der Ausgangsbetrag in sinngemäßer Anwendung
des Absatzes 2 Ziff. 1 Satz 1 auf der Grundlage der
durchschnittlichen Ertragsmeßzahl der landwirt-
schaftlichen Nutzung eines Betriebs zu ermitteln,
die die Grundlage für die Hauptfeststellung des Ein-
heitswerts auf den 1. Januar 1964 bildet. Absatz 2
Ziff. 1 Satz 2 bleibt unberührt.

(4) Bei nicht zum land- und forstwirtschaftlichen
Vermögen gehörenden Grund und Boden ist als
Ausgangsbetrag anzusetzen:
1. Für unbebaute Grundstücke der auf den 1. Janu-

ar 1964 festgestellte Einheitswert. Wird auf den
1. Januar 1964kein Einheitswert festgestellt oder

hat sich der Bestand des Grundstücks nach dem
1. Januar 1964 und vor dem 1. Juli 1970 verän-
dert, so ist der Wert maßgebend, der sich erge-
ben würde, wenn das Grundstück nach seinem
Bestand vom 1. Juli 1970und nach den Wertver-
hältnissen vom 1.Januar 1964zu bewerten wärs;

2. für bebaute Grundstücke der Wert, der sich nach
Ziffer 1 ergeben würde, wenn das Grundstück
unbebaut wäre.

(5) Weist der Steuerpflichtige nach, daß der Teil-
wert für Grund und Boden im Sinne des Absatzes I
am.1.Juli 1970höher ist als dasZweifachedesAus-
gangsbetrags, so ist auf Antrag des Steuerpflichti-
gen der Teilwert als Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten anzusetzen. Der Antrag ist bis zum
31. Dezember 1975 bei dem Finanzamt zu stellen,
das für die Ermittlung des Gewinns aus dem Betrieb
zuständig ist. Der Teilwert ist gesondert festzustel-
len. Vor dem 1. Januar 1974braucht diese Feststel-
lung nur zu erfolgen, wenn ein berechtigtes Interes-
se des Steuerpflichtigen gegeben ist. Die Vorschrif-
ten der Reichsabgabenordnung und der Finanzge-
richtsordnung über die gesonderte und die einheit-
liche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen gel-
ten entsprechend.

(6) Verluste, die bei der Veräußerung oder Ent-
nahme von Grund und Boden im Sinne des Absat-
zes 1 entstehen, dürfen bei der Ermittlung des Ge-
winns in Höhe des Betrags nicht berücksichtigt
werden, um den der Veräußerungspreis oder der an
dessen Stelle tretende Wert nach Abzug der Veräu-
Berungskosten unter dem Zweifachen des Aus-
gangsbetrags liegt. Entsprechendes gilt bei Anwen-
dung des $ 6 Abs. 1Ziff. 2 Satz 2.

(7) Grund und Boden, der nach $ 4 Abs. 1 Satz 5
des Einkommensteuergesetzes 1969 nicht anzuset-
zen war, ist wie eine Einlage zu behandeln; er ist
dabei mit dem nach Absatz I oder 5 maßgebenden
Wert anzusetzen.

8 56
Einkommensteuertarif

Mit Wirkung ab 1. Januar 1978 soll ein Einkom-
mensteuertarif mit durchgehendem Progressionsver-
lauf in Kraft gesetzt werden; über die dazu beste-
henden' Möglichkeiten wird die Bundesregierung
zum 1. Januar 1977dem Deutschen Bundestag einen
Bericht vorlegen.
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Einkommen
in DM

von

0 -
3030 -
3060 --
3090 -
3120 -
3150 -
3180 -
3210 -
3240 -
3270 -
3300 -
3330 -
3360 -
3390 -
3420 -
3450 -
3480 -
3510 -
3540. -
3570 -

3600 -
3630 -
3660 -
3690 °-
3720 -
3750 -
3780 -
38310 -
3840 -
3870 -
3900 -
3930 -
3960 -
3990 -
4020 -
4050 -
4080 -
4110 -
4140 -
4170 -

4200 —-
4230 -
4260 -
4290 °-
4320 -
4350 -
4380 -
44110-
4440 -
4470 °-
4500 -
4530 -
4560 -
4590 -
4620 -
4650 -
4680 —-
4710 -
4740 -
4770 -

bis

3029
3059
3089
3119
3149
3179
3209
3239
3269
3299
3329
3359
3389
3419
3449
3479
3509
3539
3569
3599

3629
3659
3689
3719
3749
3779
3809
3839
3869
3899
3929
3959
3989
4019
4049
4079
4109
4139
4169
4199

4229
4259
4289
4319
4349
4379
4409
4439
4469
4499
4529
4559
4589
4619
4649
4679
4709
4739
4769
4799

|
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tarifliche
Einkommen-

steuer
in DM

0
6
13
19
26
33
39
46
52
39
66
72
79
85
92
99
105
112
118
125

132
138
145
151
158
165
171
178
184
191
198
204
211
217
224
231
237
244
250
257

264
270
277
283
290
297
303
310
316
323
330
336
343
349
356
363
369
376
382
389

tarifliche
laufende | Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer

von bis in DM

61 480 — 4829 396
62 4830 — 4859 402
63 4860 — 4889 409
64 4890 °— 4919 415
65 4920 — 4949 422
66 4950 — 4979 429
67 4980 — 5009 435
68 5010 — 5039 442
69 5040 °— 5069 448
70 50770 — 5099 455
7 5100 — 5129 462
72 5130 — 5159 468
73 5160 — 5189 475
74 5190 °— 5219 481
75 5220 — 5249 488
76 5250 — 5279 495
77 5230 — 5309 501
78 5310 — 5339 508
79 5340 — 5369 514
80 5370 — 5399 521

81 5400 — 5429 528
82 5430 — 5459 534
83 5460 — 5489 541
84 5490 °— 5519 547
85 5520 — 5549 554
86 5550 — 5579 561
87 5580 — 5609 567
88 5610 °— 5639 574

.89 5640 °— 5669 580
9 5670 — 5699 587
9 5700 — 5729 594
92 5730 — 5759 600
93 5760 — 5789 607
94 5790 — 5819 613
95 5820 — 5849 620
96 5850 — 5879 627
97 5880 — 5909 633
98 5910 — 5939 640
99 5940 °— 5969 646
100 5970 — 5999 653

101 6000 — 6029 660
102 6030 — 6059 666
103 6060 — 6089 673
104 6090 °— 6119 679
105 6120 — 6149 686
106 6150 — 6179 693
107 6180 — 6209 699
108 6210 — 6239 706
109 6240 °— 6269 712
110 6270 — 6299 719
111 630 °— 6329 726
112 6330 — 6359 732
113 6360 — 6389 739
114 6390 — 6419 745
115 6420 — 6449 752
116 6450 — 6479 759
117 6480 °— 6509 765
118 650 — 6539 772
119 6540 — 6569 778
120 6570 — 6599 785
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| tarifliche tarifliche
laufende Einkommen | Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

121 6600 — 6629 792 181 8400 — 8429 1188
122 6630 °— 6659 798 182 8430 — 8459 1194
123 6660 — 6689 805 183 8460 — 8489 1201
124 6690 °— 6719 ei 184 8490 °— 8519 1207
125 6720 — 6749 818 185 85720 — 8549 1214
126 6750 — 6779 825 186 8550 — 8579 1221
127 6780 — 6809 83i 187 8580 — 8609 1227
128 6810 °— 6839 838 188 8610 — 8639 1234
129 6840 °— 6869 844 189 8640 °— 8669 1240
130 6870 — 6899 851 190 8670 — 8699 1247
131 6900 — 6929 858 191 8700 — 8729 1254
132 6930 °— 6959 864 192 8730 — 8759 1260
133 6960 — 6989 8 193 8760 — 8789 1267
134 6930 °— 7019 877 194 8790 — 8819 1273
135 7020 — 7049 884 195 88320 — 8849 1280
136 7050 — 7079 891 196 8850 — 8879 1287
137 70980 — 7109 897 197 8880 — 8909 1293
138 A110 — 7139 904 198 890 — 8939 1300
139 7140 0— 7169 910 199 8910 °— 8969 1306
140 7170 — 7199 917 200 8970 — 8999 1313

141 7200 — 7229 924 201 9000 — 9029 1320
142 7230 — 7259 930 202 9030 — 9059 1326
143 7260 — 7289 937 203 9060 — 9089 1333
144 7290 — 7319 943 204 9090 — 9119 1339
145 7320 — 7349 950 205 9120 — 9149 1346
146 7350 — 7379 957 206 9150 — 9179 1353
147 7380 — 7409 963 207 9180 — 9209 1359
148 740 — 7439 970 208 9210 — 9239 1366
149 F4A0 7— 7469 976 209 9240 — 9269 1372
150 7470 — 7499 983 210 9270 — 9299 1379
151 7500 — 7529 990 211 930 — 9329 1386
152 7530 — 7559 996 212 9330 — 9359 1392
153 7560 — 7589 1003 213 9360 — 9389 1399
154 7590 — 7619 1009 214 9390 °— 9419 1405
155 7620 — 7649 1016 215 9420 °— 9449 1412
156 7650 — 7679 1023 216 9450 ° — 9479 1419
157 7680 — 7709 1029 217 9480 °— 9509 1425
158 7710 — 7739 1036 218 9510 °— 9539 1432
159 7740 — 7769 1042 219 9540 — 9569 1438
160 7779 — 7799 1049 220 9570 — 9599 1445

161 7800 — 7829 1056 221 9600 — 9629 1452
162 78330 — 7859 1062 222 9630 — 9659 1458
163 7860 — 7889 1069 223 9660 — 9689 1465
164 7890 — 7919 1075 224 9690 °— 9719 1471
165 7320 — 7949 1082 225 9720 — 9749 1478
166 7950 — 7979 1089 226 9750 — 9779 1485
167 79380 — 8009 1095 227 9780 — 9809 1491
168 8010 °— 8039 1102 228 9810 — 9839 1498
169 8040 °— 8069 1108 229 9840 °— 9869 1504
170 8070 — 8099 1115 230 9870 — 9899 1511
171 8100 — 8129 1122 231 9900 °— 9929 1518
172 8130 — 8159 1128 232 sg — 9959 1524
173 8160 — 8189 1135 233 9969 — 9989 1531
174 8190 — 8219 ı141 234 9999 — 10019 1537
175 8220 — 8249 1148 235 10020 — 10049 1544
176 8250 — 8279 1155 236 10050 — 10079 1551
177 3280 — 8309 1161 237 10080 — 10109 1557
178 8310 — 8339 1168 238 10110 — 10139 1564
179 8340 — 8369 1174 239 10140 °— 10168 1570
180 8370 — 8399 1181 240 10170 °— 10199 1577
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noch Anlage 1 (zu $ 32a Abs. 4) — Einkommensteuer-Grundtabelle

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende | Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer | in DM \ steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

241 10200 — 10229 1584 301 12000 — 12029 1980
242 10230 — 10259 1590 302 12030 — 12059 1986
243 10260 — 10289 1597 303 12060 — 12089 1993
244 10290 — 10319 1603 304 120900— 12119 1999
245 10320 -—- 10349 1610 305 12120 — 12149 2006
246 10350 — 10379 1617 306 12150 — 12179 2013
247 10380 — 10409 1623 307 12180 — 12209 2019
248 10410 — 10439 1630 308 12210 — 12239 2026
249 10440 — 10469 1636 309 12240 — 12269 2032
250 10470 °— 10499 1643 310 12270 — 12299 2039
251 10500 — 10529 1650 311 12300 — 12329 2046
252 10530 — 10559 1656 312 12330 — 12359 2052
253 10560 — 10589 1663 313 12360 — 12389 2059
254 10590 — 10619 1669 314 12390 — 12419 2065
255 10620 — 10649 1676 315 12420 °— 12449 2072
256 10650 — 10679 1683 316 12450 — 12479 2079
257 10680 — 10709 1689 317 12480 °— 12509 2085
258 10710 — 10739 16965 318 12510 — 12539 2092
259 10740 — 10769 1702 319 12540 — 12569 2098
260 10770 — 10799 1709 320 12570 — 12599 2105

261 10800 — 10829 1716 321 12600 — 12629 2112
262 10830 — 10859 1722 322 12630 — 12659 2118
263 10860 — 10889 1729 323 12660 — 12689 2125
264 10890 °— 10919 1735 324 12690 — 12719 2131
265 10920 — 10949 1742 325 12720 — 12749 2138
266 10950 — 10979 1749 326 12750 — 12779 2145
267 10980 — 11009 1755 327 12780 — 12809 2151
268 11010 — 11039 1762 328 128310— 12839 2158
269 11040 °— 11069 1768 329 12840 — 12869 2164
270 11070 — 11099 1775 330 12870 — 12899 2171
271 11100 — 11129 1782 331 12900 — 12929 2178
272 11130 — 11159 1788 332 12930 — 12959 2184
273 11160 — 11189 1795 333 12960 — 12989 2191
274 11190 °— 11219 1801 334 12990 — 13019 2197
275 11220 — 11249 1808 335 130220— 13049 2204
276 11250 — 11279 1815 336 13050 — 13079 2211
277 11280 — 11309 - 1821 337 13080 — 13109 2217
278 11310 — 11339 1828 338 13110 — 13139 2224
279 11340 — 11369 1834 339 13140 °— 13169 2230
280 11370 — 11399 1841 340 13170 — 13199 2237

281 11400 — 11429 1848 341 13200 — 13229 2244
282 11430 — 11459 1854 342 13230 -- 13259 2250
283 11460 — 11489 1861 343 13260 — 13289 2257
284 11490 — 11519 1867 344 13290 — 13319 2263
285 11520 — 11549 1874 345 13320 — 13349 2270
286 11550 — 11579 1881 346 13350 — 13379 2277
287 11580 — 11609 1887 347 13380 — 13409 2283
288 11610 — 11639 1894 348 13410 — 13439 2290
289 11640 -—- 11669 1900 349 13440 — 13469 2296
290 11670 — 11699 1907 350 13470 — 13499 2303
291 11700 -—- 11729 1914 351 13500 — 13529 2310
292 11730 — 11759 1920 352 13530 — 13559 2316
293 11760 — 11789 1927 353 13560 — 13589 2323
294 11790 — 11819 1933 . 354 13590 — 13619 2329
295 11820 — 11849 1940 355 13620 — . 13649 2336
296 11850 — 11879 1947 356 13650 — 13679 2343
297 11880 — 11909 1953 357 13680 — 13709 2349
298 11910 — 11939 1960 358 13710 — 13739 2356
299 11940 — 11969 1966 359 13740 — 13769 2362
300 11970 — 11999 1973 360 137790 °— 13799 2369



2232

tarifliche tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

361 13800 — 13829 2376 421 15600 — 15629 2772
362 13830 — 13859 2382 422 15630 — 15659 2778
363 13860 — 13889 2389 423 15660 — 15689 2785
364 13890 — 13919 2395 424 15690 — 15719 2791
365 13920 — 13949 2402 425 15720 — 15749 2798
366 13950 — 13979 2409 426 157550— 15779 2805
367 13980 — 14009 2415 427 15780 — 15809 2811
368 14010 — 14039 2422 428 15810 — 15839 2818
369 14040 — 14069 2428 429 15840 — 15869 2824
370 14070 — 14099 2435 430 15870 — 15899 2831
371 14100 — 14129 2442 431 15900 — 15929 2838
372 14130 — 14159 2448 432 159390— 15959 2844
373 14160 — 14189 2455 433 15960 — 15989 2851
374 141990— 14219 2461 434 15999 — 16019 2857
375 14220 — 14249 2468 435 16020 — 16049 2364
376 14250 — 14279 2475 436 16050 — 16079 2873
377 14280 — 14309 2481 437 16080 — 16109 2882
378 14310 — 14339 2488 438 16110 — 16139 2891
379 14340 — 14369 2494 439 16140 °— 16169 2901
380 14370 — 14399 2501 AA) 16170 — 16199 2910

381 14400 — 14429 2508 441 16200 — 16229 2919
382 14430 — 14459 2514 442 16230 — 16259 2929
383 14460 — 14489 2521 443 16260 — 16289 2938
384 14490 — 14519 2927 AAA 16290 — 16319 2947
385 14520 — 14549 2534 445 16320 — 16349 2956
386 14550 — 14579 2541 446 16350 — 16379 2966
387 14580 — 14609 2547 447 16380 — 16409 2975
388 14610 — 14639 2554 448 16410 — 16439 2985
389 14640 — 14669 2560 449 16440 — 16469 2994
390 14670 — 14699 2567 450 16470 — 16499 3003
391 14700 — 14729 2574 451 16500 — 16529 3013
392 14730 — 14759 2580 452 16530 — 16559 3022
393 14760 — 14789 2587 453 16560 — 16589 3031
394 14790 — 14819 2593 454 16590 — 16619 3041
395 14820 — 14849 2600 455 16620 — 16649 3050
396 14850 — 14879 2607 : 456 16650 — 16679 3060
397 14880 — 14909 2613 457 16680 — 16709 3069
398 14910 — 14939 2620 458 16710 — 16739 3078
399 14940 — 14969 2626 459 16740 — 16769 3088
400 14970 — 14999 2633 460 16770 — 1679 3097

401 15000 — 15029 2640 461 16800 — 16829 3107
402 15030 — 15059 2646 462 16830 — 16859 3116
403 15060 — 15089 2653 463 16860 — 16889 3126
404 15090 — 15119 2659 464 16890 °— 16919 3135
405 15120 — 15149 2666 465 16920 — 16949 3145
406 15150 — 15179 2673 466 16950 — 16979 3154
407 15180 — 15209 2679 467 16980 — 17009 3164
408 15210 — 15239 2686 468 17010 — 17039 3173
409 15240 — 15269 2692 469 17040 — 17069 3183
410 15270 -——- 15299 2699 470 17070 — 17099 3192
al 15300 — 15329 270€ 471 17100 — 17129 3202
412 15330 — 15359 2712 472 17130 — 17159 3212
413 15360 — 15389 2719 473 17160 — 17189 3221
414 15390 — 15419 2725 474 17190 — 17219 3231
415 15420 — 15449 2732 475 17220 — 17249 3240
416 15450 — 15479 2739 476 17250: — 17279 3250
417 15480 — 15509 2745 477 17280 — 17309 3260
418 15510 — 15539 2752 478 17310 — 17339 3269
419: 15540 — 15569 2758 479 173490— 17369 3279
420 15570 — 15599 2765 480 17370 — 17399 3288



2233

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

481 17400 — 17429 3298 541 19200 — 19229 3892
482 17430 — 17459 3308 542 19230 — 19259 3902
483 17460 — 17489 3317 543 19260 — 19289 3913
A484 17490 — 17519 3327 544 19290 — 19319 3923
485 17520 — 17549 3337 545 19320 — 19349 3933
486 17550 — 17579 3346 546 19350 — 19379 3943
487 17580 — 17609 3356 547 19380 — 19409 3953
488 17610 — 17639 3366 548 19410 — 19439 3964
489 17640 °— 17669 3376 549 19440 — 19469 3974
490 17670 — 17699 3385 550 19470 — 19499 3984
491 17700 — 17729 3395 551 19500 — 19529 3994
492 17730. — 17759 3405 552 19530 — 19559 400.
493 17760 — 17789 3414 553 19560 — 19589 4015
494 17790 — 17819 3424 554 19590 — 19619 4025
495 17820 — 17849 3434 555 19620 — 19649 4035
496 17850 — 17879 3444 556 19650 — 19679 4046
497 17880 — 17909 3454 557 19680 — 19709 4056
498 17910 — 17939 3463 558 19710 — 19739 4066
499 17940 — 17969 3473 559 19740 — 19769 4076
500 17970 — 17999 3483 560 19770 — 19799 4087

501 18000 — 18029 3493 561 19800 — 19829 4097
502 18030 — 18059 3503 562 19830 — 19859 4107
503 18060 — 18089 3512 563 19860 — 19889 4118
504 18090 — 18119 3522 564 19890 — 19919 4128
505 18120 — 18149 3532 565 19920 — 19949 4138
506 18150 — 18179 3542 566 19950 — 19979 4149
507 18180 — 18209 3352 567 19980 — 20009 4159
508 18210 — 18239 3562 568 20010 — 20039 4169
509 18240 — 18269 3572 569 20040 — 20069 4180
510 18270 — 18299 3581 570 20070 — 20099 4190
511 18300 -—- 18329 3591 571 20100 — 20129 4201
512 18330 — 18359 3601 572 20130 — 20159 4211
513 18360 — 18389 3611 573 20160 — 20189 4221
514 18390 — 18419 3621 574 20190 — 20219 4232
515 18420 — 18449 3631 575 20220 — 20249 4242
516 18450 — 18479 3641 576 20250 — 20279 4253
517 18480 °— 18509 3651 577 20280 — 20309 4263
518 18510 — 18539 3661 578 20310 — 20339 4274
519 18540 — 18569 3671 579 20340 — 20369 4284
520 18570 — 18599 3681 580 20370 — 20399 4295

521 18600 — 18629 3691 581 20400 — 20429 4305
522 18630 — 18659 3701 582 20430 — 20459 4315
523 18660 — 18689 3711 583 20460 — 20489 4326
524 18690 °— 18719 3721 584 20490 — 20519 4336
525 18720 — 18749 3731 585 20520 — 20549 4347
526 18750 — 18779 3741 586 20550 — 20579 4358
527 18780 — 18809 3751 587 20580 — 20609 4368
528 18810 °— 18839 3761 588 20610 — 20639 4379
529 18840 — 18869 3771 589 20640 — 20669 4389
530 18870 — 18899 3781 590 20670 — 20699 4400
531 18900 — 18929 3791 591 20700 — 20729 4410
532 189390— 18959 3801 592 20730 — 20759 4421
533 18960 — 18989 3811 593 20760 — 20789 4431
534 189990— 19019 3821 594 20790 — 20819 4442
535 19020 — 19049 3831 595 20820 — 20849 4452
536 19050 — 19079 3842 596 20850 — 20879 4463
537 19080 — 19109 3852 597 20880 — 20909 4474
538 19110 — 19139 3862 598 20910 — 20939 4484
539 19140 — 19169 3872 599 20940 — 20969 4495
540 19170 — 19199 3882 600 20970 — 20999 4506



2234

tarifliche tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

601 21000 — 21029 4516 661 22800 — 22829 5168
602 21030 — 21059 4527 662 22830 — 22859 5179
603 21060 — 21089 4537 663 228660 — 22889. 5190
604 21090 — 21119 4548 664 22890 — 22919 5201
605 21120 — 21149 4559 665 22920 — 22949 5212
606 21150 — 21179 4569 666 22950 — 22979 5224
607 21180 — 21209 4580 667 22980 — 23009 5235
608 21210 — 21239 4591 668 23010 — 23039 5246
609 21240 — 21269 4602 669 23040 — 23069 5257
610 21270 — 21299 4612 670 23070 — 23099 5268
6il 21300 — 21329 4623 671 23100 -—- 23129 5279
612 21330 — 21359 4634 672 23130 — 23159 5290
613 21360 — 21389 AGAA 673 23160 — 23189 , 5302
614 21390 — 21419 4655 674 23190 — 23219 5313
615 21420 — 21449 4666 675 23220 — 23249 5324
616 21450 — 21479 4677 676 23250 — 23279 5335
617 21480 — 21509 4687 677 23280 — 23309 5346
618 21510 — 21539 4698 678 23310 — 23339 5358
619 21540 — 21569 4709 679 23340 — 23369 5369
620 21570 — 21599 4720 680 23370 — 23399 5380

621 21600 — 21629 4730 681 23400 — 23429 5391
622 21630 — 21659 AFAl 682 23430 — 23459 5402
623 21660 — 21689 4752 683 23460 — 23489 5414
624 21690 — 21719 4763 684 23490 — 23519 5425
625 21720 — 21749 A774 685 23520 — 23549 5436
626 21750 — 21779 4784 686 23550 — 23579 5447
627 21780 — 21809 4795 687 23580 — 23609 5459
628 21810 — 21839 4806 688 23610 — 23639 5470
629 21840 — 21869 4817 689 23640 — 23669 5481
630 21870 — 21899 4828 690 23670 —. 23699 5493
631 21900 — 21929 4839 691 23700 — 23729 5504
632 21930 — 21959 4850 692 23730 — 23759 5515
633 21960 — 21989 4860 693 23760 — 23789 5527
634 21999 — 22019 4871 694 23790 — 23819 5538
635 22020 — 22049 4882 695 23820 — 23849 5549
636 22050 — 22079 4893 696 23850 — 23879 5561
637 22080 — 22109 4904 697 23880 — 23909 5572
638 22110 — 22139 4915 698 239310 — 23939 5583
639 22140 — 22169 4926 699 23940 — 23969 5595
640 22170 — 22199 4937 700 23970 — 23999 5606

641 22200 — 22229 4948 701 24000 — 24029 5617
642 22230 — 22259 4959 702 24030 — 24059 5629
643 22260 — 22289 4970 703 24060 — 24089 5640
644 22290 — 22319 4981 704 24090 — 24119 5651
645 22320 — 22349 4992 705 24120 — 24149 5663
646 22350 — 22379 5003 706 24150 — 24179 5674
647 22380 — 22409 5014 707 24180 — 24209 5686
648 22410 — 22439 5025 708 24210 — 24239 5697
649 22440 — 22469 5036 709 24240 — 24269 5709
650 22470 -—- 22499 5047 710 24270 — 24299 5720
651 22500 — 22529 5058 711 24300 — 24329 5731
652 22530 -— 22559 5069 712 24330 — 24359 5743
653 22560 — 22589 5080 713 24360 — 24389 5754
654 22590 — 22619 5091 714 24390 — 24419 5766
655 22620 — 22649 5102 715 24420 — 24449 5777
656 22650 — 22679 5113 716 24450 — 24479 5789
657 22680 — 22709 5124 717 24480 — 24509 . 5800
658 22710 — 22739 5135 718 24510 — 24539 5812
659 22740 — 22769 5146 719 24540 — 24569 5823
660 22770 — 22799 5157 720 24570 -—- 24599 5835



Nr. 107 —-Tag derAusgabe:Bonn,den 12.September1974 2235

noch Anlage 1 (zu $ 32a Abs. 4) — Einkommensteuer-Grundtabelle

zu versteuerndes tarifliche ! zuversteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende | Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer | in DM steuer

von bis in DM | von bis in DM

721 24600 — 24629 5846 rel 26400 — 26429 6549
722 24630 — 24659 5858 782 26430 — 26459 6561
723 24660 — 24689 5869 783 26460 — 26489 6573
724 24690 — 24719 5881 784 26490 — 26519 6585
725 24720 — 24749 5892 785 26520 — 26549 6596
726 24750 -—- 24779 5904 786 26550 — 26579 6608
727 24780 — 24809 5915 787 26580 — 26609 6620
728 24810 — 24839 5927 - 788 26610 — 26639 6632
729 24840 -— 24869 5938 789 26640 — 26669 6644
730 24870 — 24899 5950 790 26670 — 26699 6656
731 24900 — 24929 5962 91 26700 — 26729 6668
732 24930 — 24959 5973 792 26730 — 26759 6680
733 24960 — 24939 5985 793 26760 — 26789 6692
734 24999 — 25019 5996 794 26790 — 26819 6704
735 25020 — 25049 6008 795 26820 — 26849 6716
736 25050 — 25079 6020 796 26850 — 26879 6723
737 25080 -— 25109 6031 797 26880 — 26909 6740
738 25110 — 25139 6043 798 26910 — 26939 6752
739 25140 — 25169 6054 799 269419— 26969 6764
740 25170 — 25199 6066 800 26970 — 26999 6776

741 25200 — 25229 6078 801 27000 — 27029 6788
742 25230 — 25259 6089 802 27030 — 27059 6800
743 25260 — 25289 6101 803 27060 — 27089 6812
FAA 25290 — 25319 6113 | 804 27090 — 27119 6824
745 25320 — 25349 6124 805 27120 — 27149 6836
746 25350 — 25379 6136 806 27150 — 27179 6848
747 25380 — 25409 6148 807 27180 — 27209 6860
748 25410 — 25439 6159 808 27210 — 27239 6872
749 25440 — 25469 6171 809 27240 — 27269 6885
750 25470 — 25499 6183 ; 810 27270 — 27299 6897
751 25500 — 25529 6195 81l 27300 — 27329 6909
752 25530 — 25559 6206 | 812 27330 — 27359 6921
753 25560 — 25589 6218 ; 813 27360 — 27389 6933
754 25590 — 25619 6230 | 814 27390 — 27419 6945
755 25620 — 25649 6241 | 815 27420 — 27449 6957
756 25650 — 25679 6253 816 27450 — 27479 6969
757 25680 — 25709 6265 817 27480 — 27509 6981
758 25710 — 25739 6277 818 27510 — 27539 6994 -
759 25740 — 25769 6288 i 819 27540 — 27569 7006
760 25770 — 25799 6300 | 820 27570 — 27599 7018

761 25800 — 25829 6312 821 27600 — 27629 7030
762 25830 — 25859 6324 ! 822 27630 — 27659 7042
763 25860 — 25889 6336 823 27660 — 27689 7054
764 25890 — 25919 6347 | 824 27690 — 27719 7066
765 25920 — 25949 6359 | 825 27720 — 27749 7079
766 25950 — 25979 6371 | 826 27750 — 27779 7091
767 25980 — 26009 6383 827 27780 — 27809 7103
768 26010 — 26039 6395 823 27810 — 27839 7115
769 26940 °— 26069 6406 | 829 27840 — 27869 7127
770 26070 — 26099 6418 830 27870 — 27899 7140
771 26100 — 26129 6430 831 27900 — 27929 7152
772 26130 — 26159 6442 832 27930 — 27959 7164
773 26160 — 26189 6454 833 27960 — 27989 7176
774 26190 — 26219 6466 834 279990 — 28019 7188
775 26220 — 26249 6477 835 28020 — :28049 7201
776 26250 — 26279 6489 836 28050 — 28079 7213
777 26280 — 26309 6501 837 28080 — 28109 7223
778 26310 — 26339 6513 838 28110 — 28139 7237
779 26340 — 26369 6525 839 28140 — 28169 7250
780 26370 — 26399 6537 840 28170 — 28199 7262



2236

laufende
Nummer

tarifliche
Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

28200 — 28229 7274 901 30000 — 30029 802i
28230 — 28259 7286 902 30030 — 30059 8033
28260 — 28289 7299 903 30060 — 30089 8046
28290 — 28319 7311 904 30090 — 30119 8059
28320 — 28349 7323 905.- 30120 — 30149 8071
28350 — 28379 7336 906 30150 — 30179 8084
28380 — 28409 7348 907 30180 — 30209 8096
28410 — 28439 7360 908 30210 — 30239 8109
28440 -— 28469 7373 909 30240 — 30269 8122
28470 -—- 28499 7385 910 30270 — 30299 8134
28500 — 28529 7397 911 30300 — 30329 8147
28530 — 28559 7410 912 30330 — 30359 8160
28560 — 28589 7422 913 30360 — 30389 8172
28590 — 28619 7434 914 30390 — 30419 8185
28620 — 28649 F74AT 915 304220 — 30449 8198
28650 — 28679 7459 916 30450 — 30479 8210
28680 — 28709 7471 917 30480 — 30509 8223
28710 — 28739 7484 918 30510 — 30539 8236
28740 — 28769 7496 919 30540 — 30569 8248
28770 — 28799 7508 920 30570 — 30599 8261

28800 — 28829 7521 921 30600 — 30629 8274
28830 — 28859 7533 922 30630 — 30659 8287
28860 — 28889 7546 923 30660 — 30689 8299
28890 — 28919 7558 924 30690 — 30719 8312
28920 -—- 28949 7570 925 30720 — 30749 8325
28950 — 28979 7583 926 30750 — 30779 8338
28980 — 29009 7595 927 30780 — 30809 8350
29010 — 29039 7608 928 30810 — 30839 8363
29040 — 29069 7620 929 30840 — 30869 8376
29070 — 29099 7632 930 30870 — 30899 8389
29100 — 29129 7645 931 30900 — 30929 8401
29130 — 29159 7657 932 30930 — 30959 8414
29160 — 29189 7670 933 30960 — 30989 8427
29190 — 29219 7682 934 30999 — 31019 8440
29220 — 29249 7695 935 31020 — 31049 8452
29250 — 29279 7707 936 31050 — 31079 8465
292830 — 29309 7720 937 31080 — 31109 8478
293310 — 29339 7732 938 31110 — 31139 8491
29340 — 29369 7745 939 31140 — 31169 8504
"29370 — 29399 7757 940 31170 — 31199 8516

29400 — 29429 7770 941 31200 — 31229 8529
29430 — 29459 7782 942 31230 — 31259 8542
29460 — 29489 7795 943 31260 — 31289 8555
29490 — 29519 7807 944 31290 — 31319 8568
29520 -— 29549 7820 945 31320 — 31349 8581
29550 — 29579 7832 946 31350 — 31379 8593
29580 — 29609 7845 947 31380 — 31409 ‚8606
29610 — 29639 7857 948 31410 — 31439 8619
29640 — 29669 7870 949 31440 — 31469 8632
29670 — 29699 7882 950 31470 — 31499 8645
29700 — 29729 7895 951 31500 — 31529 8658
29730 — 29759 7907 952 31530 — 31559 8670
29760 — 29789 7920 953 31560 — 31589 8683
29799 — 29819 7933 954 31590 — 31619 8696
29820 — 29849 7945 955 31620 — 31649 8709
29850 — 29879 7958 956 31650 — 31679 8722
29880 — 29909 7970 957 31680 — 31709 8735
29910 — 29939 7983 958 31710 — 31739 8748
29940 — 29969 7995 959 31740 — 31769 8761
29970 — 29999 8008 960 31770 — 31799 8774



Nr. 107.- Tag derAusgabe:Bonn,den 12.September1974 2237

noch Anlage 1 (zu $ 32a Abs. 4) — Einkommensteuer-Grundtabelle

zu versteuerndes ! tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM | von bis in DM

961 31800— 31829 8787 1021 33600— 33629 9570
962 31830-— 31859 8799 1022 33630— 33659 9583
963 31860— 31889 8812 1023 336600— 33689 9596
964 31890-- 31919 8825 1024 33690— 33719 9610
965 31920— 31949 8838 1025 33720— 33749 9623
966 31950— 31979 8851 1026 337550— 33779 9636
967 31980— 32009 8864 1027 33780— 33809 9649
968 32010— 32039 8877 1028 33810— 33839 9662
969 32040— 32069 8890 1029 33840— 33869 9676
970 32070— 32099 8903 1030 33870— 33899 9689
971 32100-—- 32129 8916 1031 33900— 33929 9702
972 32130 — 32159 8929 1032 33930 — 33959 9715.
973 32160— 32189 8942 1033 33960— 33989 9729
974 32190— 32219 8955 1034 33990— 34019 9742
975 32220— 32249 8968 1035 34020— 34049 9755
976 32250-—- 32279 8981 1036 34050— 34079 9768
977 32280— 32309 8994 1037 34080— 34109 9782
978 32310— 32339 9007 1038 34110— 34139 9795
979 32340— 32369 9020 1039 34140— 34169 9808
980 32370— 32399 9033 1040 34170— 34199 9822
981 32400-——32429 9046 1041 34200— 34229 9835
982 32430 — 32459 9059 1042 34230 — 34259 9848
983 32460— 32489 9072 1043 34260— 34289 9861
984 32490— 32519 9085 1044 34290— 34319 9875
985 32520— 32549 9098 1045 34320— 34349 9888
986 32550— 32579 9111 1046 34350— 34379 9901
987 32580— 32609 9124 1047 34380— 34409 9915
988 32610— 32639 9137 1048 34410— 34439 9928
989 32640 — 32669 9150 1049 34440 — 34469 9941
990 32670-— 32699 9163 1050 34470— 34499 9955
991 32700— 32729 9176 1051 34500— 34529 9968
992 32730 — 32759 9189 1052 34530 — 34559 9981
993 32760— 32789 9202 1053 34560— 34589 9994
394 32790— 32819 9215 1054 34590— 34619 10008
995 32820— 32849 9228 1055 34620— 34649 10021
996 32850— 32879 9242 1056 34650— 34679 10034
997 32880— 32909 9255 1057 34680— 34709 10048
998 32910— 32939 9268 1058 34710— 34739 10061
999 32940— 32969 9281 1059 34740— 34769 10075
1000 32970— 32999 9294 1060 34770— 34799 10088
1001 33000-—- 33029 9307 1061 34800— 34829 10101
1002 33030— 33059 9320 1062 34830— 34859 10115
1003 33060-— 33089 9333 1063 34860— 34889 10128°
1004 33090— 33119 9346 1064 34890— 34919 10141
1005 33120— 33149 9359 1065 34920— 34949 10155
1006 33150— 33179 9373 1066 34950— 34979 10168
1007 33180— 33209 9386 1067 34980— 35009 10182
1008 33210— 33239 9399 1068 35010— 35039 10195
1009 33240— 33269 9412 1069 35040— 35069 10208
1010 33270— 33299 9425 1070 35070— 35099 10222
1011 33300— 33329 9438 1071 35100— 35129 10235
1012 33330— 33359 9451 1072 35130— 35159 10249
1013 33360— 33389 9465 1073 35160— 35189 10262
1014 33390— 33419 9478 1074 35190— 35219 10275
1015 33420-— 33449 9491 1075 35220— 35249 10289
1016 33450— 33479 9504 1076 35250— 35279 10302
1017 33480— 33509 9517 1077 35280— 35309 10316
1018 33510— 33539 9530 1078 35310— 35339 10329
1019 33540— 33569 9544 1079 35340— 35369 10343
1020 33570— 33599 9557 1080 35370— 35399 10356



2238

laufende
Nummer

1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120

1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140

}

||
zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche

Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

35400 — 35429 10369 1141 37200 — 37229 11183
35430 - 35459 10383 1142 37230 — 37259 11197
35460 — 35489 10396 1143 37260 — 37289 11210
35490 -- 35519 10410 1144 37290 — 37319 11224
35520 35549 10423 1145 37320 — 372349 11238
35550 - 35579 10437 1146 37350 — 37379 11251
35580 35609 10450 1147 37380 — 37409 11265
35610 — 35639 10464 1148 37410 — 37439 11279
35640 - 35669 10477 1149 37440 0— 37469 11292
35670 —- 35699 10491 1150 37470 — 37499 11306
35700 — 35729 10504 1151 37500 — 37529 11320
35730 — 35759 10518 1152 37530 — 37559 11334
35760 35789 10531 1153 37560 — 37589 11347
35790 — 35819 10545 1154 37590 — 37619 11361
35820 - 35849 10558 1155 37620 — 37649 11375
35850 -—- 35879 10572 1156 37650 — 37679 11388
35880 -— 35909 10585 1157 37680 — 37709 11402
35910 — 35939 10599 1158 37710 — 37739 11416
35940 — 35969 10612 1159 37740 — 37769 11430
35970 — 35999 10626 1160 37770 — 37799 11443

36000 — 36029 10639 1161 37800 — 37829 11457
36030 — 36059 10653 1162 37830 — 37859 11471
36060 — 36089 10666 1163 37860 — 37889 11485
36090 — 36119 10680 1164 37890 — 37919 11498
36120 — 36149 10693 1165 37920 — 37949 11512
36150 — 36179 10707 1166 37950 — 37979 11526
36180 -—- 36209 10720 1167 37980 — 38009 11540
36210 — 36239 10734 1168 38010 — 38039 11553
36240 -- 36269 10747 1169 38040 — 38069 11567
36270 — 36299 10761 1170 38070 — 38099 11581
36300 -—- 36329 10775 1171 38100 — 38129 11595
36330 — 36359 10788 1172 38130 — 38159 11608
36360 —- 36389 10802 1173 38160 — 38189 11622
36390 — 36419 10815 1174 38190 — 38219 11636
36420 — 36449 10829 1175 38220 — 38249 11650
36450 — 36479 10842 1176 38250 — 38279 11663
36480 — 36509 10856 1177 38280 — 38309 11677
36510 — 36539 10870 1178 38310 — 38339 11691
36540 — 36569 10883 1179 38340 — 38369 11705
36570 — 36599 10897 1180 38370 — 38399 11719

36600 — 36629 10910 1181 38400 — 38429 11732
36630 — 36659 10924 1182 38430 — 38459 11746
36660 — 36689 10938 1183 38460 — 38489 11760
36690 — 36719 10951 1184 38490 — 38519 11774
36720 — 36749 10965 1185 38520 — 38549 11788
36750 -—- 36779 10978 1186 38550 — 38579 11801
36780 — 36809 10992 1187 38580 — 38609 11815
36810 — 36839- 11006 1188 38610 — 38639 11829
36840 — 36869 11019 1189 38640 — 38669 11843
36870 — 36899 11033 1190 38670 — 38699 11857
36900 — 36929 11046 1191 38700 — 38729 11871
36930 — 36959 11060 1192 38730 — 38759 11884
36960 — 36989 11074 1193 38760 — 38789 11898
36990 -— 37019 11087 1194 38790 — 38819 11912
37020 — 37049 11101 1195 388320 — 38849 11926
37050 — 37079 11115 1196 38850 — 38879 11940
37080 — 37109 11128 1197 38880 — 38909 11954
37110 — 37139 11142 1198 38910 — 38939 11967
37140 37169 11156 1199 38940 — 38969 11981
37170 — 37199 11169 1200 38970 — 38999 11995



2239

tarifliche } tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

1201 39000 — 39029 12009 1261 40800 — 40829 12846
1202 39030 — 39059 12023 1262 40830 — 40859 12860
1203 39060 -— 39089 12037 1263 40860 — 40889 12874
1204 39090 — 39119 12051 1264 40890 — 40919 12888
1205 39120 — 39149 12064 1265 40920 — 40949 12902
1206 39150 — 39179 12078 1266 40950 — 40979 12916
1207 39180 -—- 39209 12092 1267 40980 — 41009 12930
1208 39210 — 39239 12106 1268 41010 — 41039 12944
1209 39240 — 39269 12120 1269 41040 — 41069 12958
1210 39270 — 39299 12134 1270 41070 — 41099 12972
1211 39300 — 39329 12148 1271 41100 — 41129 12986
1212 39330 — 39359 12162 1272 41130 — 41159 13000
1213 39360 — 39389 12176 1273 41160 — 41189 13014
1214 39390 -— 39419 12189 1274 411990 — 41219 13028
1215 39420 — 39449 12203 1275 41220 — 41249 13042
1216 39450 — 39479 12217 1276 41250 — 41279 13056
1217 39480 - 39509 12231 1277 41280 — 41309 13071
1218 39510 — 39539 12245 1278 41310 — 41339 13085
1219 39540 - 39569 12259 1279 41340 — 41369 13099
1220 39570 — 39599 12273 1280 41370 — 41399 13113

1221 39600 — 39629 12287 1281 41400 — 41429 13127
1222 39630 — 39659 12301 1282 41430 — 41459 13141
1223 39660 — 39689 12315 1283 41460 — 41489 13155
1224 39690 — 39719 12329 1284 41490 — 41519 13169
1225 39720 — 39749 12343 1285 41520 — 41549 13183
1226 39750 — 39779 12356 1286 41550 — 41579 13197
1227 39780 — 39809 12370 1287 41580 — 41609 13211
1228 39810 - 39839 12384 1288 41610 — 41639 13225
1229 39840 — 39869 12398 1289 41640 — 41669 13240
1230 39870 -—- 39899 12412 1290 41670 — 41699 13254
1231 39900 -— 39929 12426 1291 41700 — 41729. 13268
1232 39930 -—- 39959 12440 1292 41730 — 41759 13282
1233 39960 — 39989 12454- 1293 41760 — 41789 13296
1234 39990 40019 12468 1294 41790 — 41819 13310
1235 40020 — 40049 12482 1295 41820 — 41849 13324
1236 40050 — 40079 12496 1296 41850 — 41879 13338
1237 40080 — 40109 12510 1297 41880 — 41909 13352
1238 40110 — 40139 12524 1298 41910 — 41939 13366
1239 40140 — 40169 12538 1299 41940 — 41969 13381
1240 40170 — 40199 12552 1300 41970 — 41999 13395

1241 40200 -— 40229 12566 1301 42000 — 42029 13409
1242 40230 -— 40259 12580 1302 420350 — 42059 13423
1243 40260 — 40289 12594 1303 42060 — 42089 13437
1244 40290 — 40319 12608 1304 42090 — 42119 13451
1245 40320 — 40349 12622 1305 42120 — 42149 13465
1246 40350 — 40379 12636 1306 42150 — 42179 13479
1247 40380 : — 40409 12650 1307 42180 — 42209 13494
1248 40410 — 40439 12664 1308 42210 — 42239 13508
1249 40440 — 40469 12678 1309 42240 — 42269 13522
1250 40470 — 40499 12692 1310 42270 — 42299 13536
1251 40500 — 40529 12706 1311 4230 — 42329 13550
1252 40530 — 40559 12720 1312 42330 — 42359 13564
1253 40560 — 40589 12734 1313 42360 — 42389 13578
1254 40590 — 40619 12748 1314 42390 — 42419 13593
1255 40620 — 40649 12762 1315 42420 — 42449 13607
1256 40650 — 40679 12776 1316 42450 — 42479 13621
1257 40680 — 40709 12790 1317 42480 — 42509 13635
1258 40710 — 40739 12804 1318 42510 — 42539 13649
1259 40740 — 40769 12818 1319 42540 — 42569 13663
1260 40770 — 40799 12832 1320 42570 — 42599 13677



2240

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

1321 42600 — 42629 13692 1381 44400 — 44429 14545
1322 42630 -—- 42659 13706 1382 44430 — 44459 14559
1323 42660 — 42689 13720 1383 44460 — 44489 14573
1324 42690 -— 42719 13734 1384 44490 — 44519 14588
1325 42720 — 42749 13748 1385 44520 — 44549 14602
1326 427590 — 42779 13762 1386 44550 — 44579 14616
1327 42780 — 42809 13777 1387 44580 — 44609 14630
1328 42810 — 42839 13791 1388 44610 — 44639 14645
1329 42840 — 42869 13805 1389 44640 — 44669 14659
1330 42870 - 42899 13819 1390 44670 — 44699 14673
1331 42900 — 42929 13833 1391 44700 — 44729 14688
1332 42930 -—- 42959 13848 1392 44730 — 44759 14702
1333 42960 — 42989 13862 1393 44760 — 44789 14716
1334 42990 -- 43019 13876 1394 44790 — 44819 14730
1335 43020 — 43049 13890 1395 44820 — 44849 14745
1336 43050 — 43079 13904 1396 44850 — 44879 14759
1337 43080 — 43109 13918 1397 44880 — 44909 14773
1338 43110 -—- 43139 13933 1398 44910 — 44939 14788
1339 43140 -——- 43169 13947 1399 44940 — 44969 14802
1340 43170 — 43199 13961 1400 44970 — 44999 14816

1341 43200 — 43229 13975 1401 45000 — 45029 14830
1342 43230 — 43259 13989 1402 45030 — 45059 14845
1343 43260 — 43289 14004 1403 45060 — 45089 14859
1344 43290 — 43319 14018 1404 45090 — 45119 14873
1345 43320 — 43349 14032 1405 45120 — 45149 14888
1346 43350 — 43379 14046 1406 45150 — 45179 14902
1347 43380 — 43409 14061 1407 45180 — 45209 14916
1348 43410 — 43439 14075 1408 45210 — 45239 14931
1349 43440 — 43469 14089 1409 45240 — 45269 14945
1350 43470 — 43499 14103 1410 45270 — 45299 14959
1351 43500 — 43529 14117 1411 45300 — 45329 14973
1352 43530 — 43559 14132 1412 45330 — 45359 14988
1353 43560 — 43589 14146 1413 45360 — 45389 15002
1354 43590 — 43619 14160 1414 45390. — 45419 15016
1355 43620 — 43649 14174 1415 45420 — 45449 15031
1356 43650 — 43679 14188 1416 45450 — 45479 15045
1357 43680 — 43709 14203 1417 45480 — 45509 15059
1358 43710 — 43739 14217 1418 45510 — 45539 15074
1359 43740 — 43769 14231 1419 45540 — 45569 15088
1360 43770 — 43799 14245 1420 45570 — 45599 15102

1361 43800 — 43829 14260 1421 45600 — 45629 15117
1362 43830 — 43859 14274 1422 45630 — 45659 15131
1363 43860 — 43889 14288 1423 45660 — 45689 15145
1364 43890 — 43919 14302 1424 45690 — 45719 15160
1365 43920 — 43949 14317 1425 45720 — 45749 15174
1366 43950 — 43979 14331 1426 457550 — 45779 15188
1367 43980 — 44009 14345 1427 45780 — 45809 15203
1368 44010 — 44039 14359 1428 45810 — 45839 15217
1369 44040 — 44069 14374 1429 45840 — 45869 15231
1370 44070 — 44099 14388 1430 45870 — 45899 15246
1371 44100 — 44129 14402 1431 45900 — 45929 15260
1372 44130 — 44159 14416 1432 45930 — 45959 15274
1373 44160 — 44189 14431 1433 45960 — 45989 15289
1374 44190 — 44219 14445 1434 459990 — 46019 15303
1375 44220 -- 44249 14459 1435 46020 — 46049 15317
1376 44250 — 44279 14473 1436 46050 — 46079 15332
1377 44280 —- 44309 14488 1437 46080 — 46109 15346
1378 44310 — 44339 14502 1438 46110 — 46139 15360
1379 44340 — 44369 14516 1439 46140 — 46169 15375
1380 44370 — 44399 14530 1440 46170 — 46199 15389
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noch Anlage 1(zu $32aAbs. 4)— Einkommensteuer-Grundtabelle
zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche

laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

1441 46200 — 46229 15403 1501 48000 — 48059 16266
1442 46230 — 46259 15418 1502 48060 — 48119 16294
1443 46260 — 46289 15432 1503 48120 — 48179 16323
1444 46290 — 46319 15446 1504 48180 — 48239 16352
1445 46320 — 46349 15461 1505 482400— 48299 16381
1446 46350 — 46379 19475 1506 48300 — 48359 16410
1447 46380 — 46409 15490 1507 48360 — 48419 16438
1448 46410 — 46439 15504 1508 48420 — 48479 16467
1449 46440 — 46469 15518 1509 48480 — 48539 16496
1450 46470 — 46499 15533 1510 48540 — 48599 16525
1451 46500 — 46529 15547 1511 48600 — 48659 16554
1452 46530 — 46559 15561 1512 48660 — 48719 16583
1453 46560 — 46589 15576 1513 48720 — 48779 16612
1454 46590 — 46619 15590 1514 48780 — 48839 16641
1455 46620 — 46649 15604 1515 48840 — 48899 16669
1456 46650 — 46679 15619 1516 48900 — 48959 16698
1457 46680 — 46709 15633 1517 48960 — 49019 16727
1458 46710 — 46739 15648 1518 49020 — 49079 16756
1459 46740 — 46769 15662 1519 49080 — 49139 16785
1460 46770 — 46799 15676 1520 49140 — 49199 16814

1461 46800 — 46829 15691 1521 49200 —. 49259 16843
1462 46830 — 46859 15705 1522 49260 — 49319 16872
1463 46860 — 46889 15719 1523 49320 — 49379 16901
1464 46890 — 46919 15734 1524 49380 — 49439 16930
1465 46920 — 46949 15748 1525 49440 — 49499 16959
1466 46950 — 46979 15762 1526 49500 — 49559 16988
1467 46980 — 47009 15777 1527 49560 — 49619 17017
1468 47010 — 47039 15791 1528 49620 — 49679 17046
1469 47040 — 47069 15806 1529 49680 — 49739 17075
1470 47070 — 47099 15820 1530 49740 — 49799 17104
1471 47100 — 47129 15834 1531 49800 — 49859 17133
1472 47130 — 47159 15849 1532 49860 — 49919 17162
1473 47160 — 47189 15863 1533 49920 — 49979 17191
1474 47190 — 47219 15877 1534 49980 — 50039 17220
1475 47220 — 47249 15892 1535 50040 — 50099 17249
1476 47250 — 47279 15906 1536 50100 — 50159 17278
1477 47280 — 47309 15921 1537 50160 — 50219 17307
1478 47310 — 47339 15935 1538 50220 — 50279 17336
1479 47340 — 47369 15949 1539 50280 — 50339 17366
1480 47370 — 47399 15964 1540 50340 — 50399 17395

1481 47400 — 47429 15978 1541 50400 — 50459 17424
1482 47430 — 47459 15993 1542 50460 — 50519 17453
1483 47460 — 47489 16007 . 1543 50520 — 50579 17482
1484 47490 — 47519 16021 1544 50580 — 50639 17511
1485 47520 — 47549 16036 1545 50640 — 50699 17540
1486 47550 — 47579 16050 1546 50700 — 50759 17569
1487 47580 — 47609 16064 1547 50760 -- 50819 17599
1488 47610 — 47639 16079 1548 50820 — 50879 17628
1489 47640 — 47669 "16093 1549 50880 — 50939 17657
1490 47670 — 47699 16108 1550 50940 — 50999 17686
1491 47700 — 47729 16122 1551 51000 — 51059 17715
1492 47730 — 47759 16136 1552 510660 — 51119 17744
1493 47760 — 47789 16151 1553 51120 — 51179 17774
1494 47790 — 47819 16165 1554 51180 — 51239 17803
1495 47820 — 47849 16180 1555 51240 — 51299 17832
1496 47850 — 47879 16194 1556 51300 — 51359 17861
1497 47880 — 47909 16208 1557 51360 — 51419 17890
1498 47910 — 47939 16223 1558 51420 — 51479 17920
1499 47940 — 47969 16237 1559 51480 — 51539 17949
1500 47970 — 47999 16252 1560 51540 — 51599 17978



2242

laufende
Nummer

1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580

1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620

tarifliche tarifliche
Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
in DM | steuer Nummer in DM steuer

von bis | in DM von bis in DM

51600 -- 51659 18007 1621 55200 — 55259 19776
51660 — 51719 18037 1622 55260 — 55319 19806
51720 — 51779 18066 1623 55320 — 55379 19836
51780 -— 51839 18095 1624 55380 — 55439 19865
51840 — 51899 18125 1625 55440 — 55499 19895
51900 — 51959 18154 1626 55500 — 55559 19925
51960 — 52019 18183 1627 55560 — 55619 19955
520200 — 52079 18212 1628 55620 — 55679 19984
52080 — 52139 18242 1629 55680 — 55739 20014
52140 — 52199 18271 1630 55740 — 55799 20044
52200 — 52259 18300 1631 55800 — 55859 20074
52260 — 52319 18330 1632 558660 — 55919 20103
52320 — 52379 18359 1633 55920 — 55979 20133
52380 — 52439 18388 1634 55980 — 56039 20163
52440— 52499 18418 1635 56040— 56099 20193
52500 — 52559 18447 1636 56100 — 56159 20222
52560 — 52619 18477 1637 56160 — 56219 20252
52620 — 52679 18506 1638 56220 — 56279 20282
52680— 52739 18535 1639 56280— 56339 20312
52740 — 52799 18565 1640 56340 — 56399 20342

52800 — 52859 18594 1641 56400 — 56459 20372
52860 — 52919 18624 1642 56460 — 56519 20401
52920 — 52979 18653 1643 56520 — 56579 20431
52980 — 53039 18682 1644 56580 — 56639 20461
53040 — 53099 18712 1645 56640 — 56699 20491
53100 — 53159 18741 1646 56700 — 56759 20521
53160 — 53219 18771 1647 56760 — 56819 20551
53220 — 53279 18800 1648 56820 — 56879 20581
53280 — 53339 18830 1649 568860 — 56939 20610
53340 — 53399 18859 1650 56940 — 56999 20640
53400 — 53459 18889 1651 57000 — 57059 20670
53460 — 53519 18918 1652 57060 — 57119 20700
53520 — 53579 18948 1693 57120 — 57179 20730
53580 — 53639 18977 1654 57180 — 57239 20760
53640 — 53699 19007 1655 57240 — 57299 20790
53700 — 53759 19036 1656 57300 — 57359 20820
53760 — 53819 19066 1657 57360 — 57419 20850
538320 — 53879 19095 1658 57420 — 57479 20880
53880 — 53939 19125 1659 57480 — 57539 20910
539490 — 53999 19154 1660 57540 — 57599 20940

54000 — 54059 - 19184 1661 57600 — 57659 20970
54060 — 54119 19213 1662 57660 — 57719 21000
54120 — 54179 19243 1663 57720 — 57779 21029
54180 — 54239 19272 1664 57780 — 57839 21059
54240 — 54299 19302 1665 57840 — 57899 21089
54300 — 54359 19332 1666 57900 — 57959 21119
54360 — 54419 19361 1667 57960 — 58019 21149
54420 — 54479 19391 1668 580200 — 58079 21179
54480 — 54539 19420 1669 58080 — 58139 21210
54540 — 54599 19450 1670 581400 — 58199 21240
54600 -— 54659 19480 1671 58200 — 58259 21270
54660 — 54719 19509 1672 58260 — 58319 21300
54720 — 54779 19539 1673 58320 — 58379 21330
54780 — 54839 19569 1674 58380 — 58439 21360
54840 — 54899 19598 1675 58440 —- 58499 21390
54900 — 54959 19628 1676 58500 — 58559 21420
54960 — 55019 19658 1677 58560 — 58619 21450
550200 — 55079 19687 1678 58620 — 58679 21480
55080 — 55139 19717 1679 586860 — 58739 21510
55140 — 55199 19747 1680 58740 — 58799 21540



2243

zu versteuerndes tarifliche \ zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM \ von bis in DM

1681 58800 — 58859 21570 1741 62400 — 62459 23388
1682 588660 — 58919 21600 1742 62460 — 62519 23418
1683 58920 — 58979 21630 1743 62520 — 62579 23449
1684 58980 — 59039 21661 1744 62580 — 62639 23479
1685 59040 — 59099 21691 1745 62640 °— 62699 23510
1686 59100 — 59159 21721 1746 62700 — 62759 23540
1687 59160 — 59219 21751 1747 62760 — 62819 23571
1688 59220 — 59279 21781 1748 628200 — 62879 23601
1689 59280 — 59339 21811 1749 62880 — 62939 23632
1690 59340 — 59399 21841 1750 62940 — 62999 23662
1691 59400 — 59459 21872 1751 63000: — 63059 23693
1692 59460 — 59519 21902 1752 63060 — 63119 23723
1693 59520 -- 59579 21932 1753 63120 — 63179 23754
1694 59580 — 59639 21962 1754 63180 — 63239 23785
1695 59640 — 59699 . 21992 1755 63240 — 63299 23815
1696 59700 — 59759 22022 1756 63300 — 63359 23846
1697 59760 — 59819 22053 1757 63360 — 63419 23876
1698 59820 — 59879 22083 1758 63420 — 63479 23907
1699 59880 — 59939 22113 1759 63480 — 63539 23937
1700 59940 — 59999 22143 1760 63540 0— 63599 23968

1701 60000 — 60059 22174 1761 63600 — 63659 23999
1702 60060 — 60119 22204 1762 63660 — 63719 24029
1703 60120 — 60179 22234 1763 63720 — 63779 24060
1704 60180 — 60239 22264 1764 63780 — 63839 24090
1705 60240 — 60299 22295 1765 63840 —. 63899 24121
1706 60300 — 60359 22325 1766 63900 — 63959 24152
1707 60360 — 60419 22355 1767 63960 — 64019 24182
1708 604220— 60479 22385 1768 64020 — 64079 24213
1709 60480 — 60539 22416 1769 64080 — 64139 2A24A
1710 60540 °— 60599 22446 1770 641400 — 6419 24274
1711 60600 — 60659 22476 1771 64200 — 64259 24305
1712 60660 — 60719 22506 1772 64260 — 64319 24336
1713 60720 — 60779 22537 1773 64320 — 64379 24366
1714 60780 — 60839 22567 1774 64380 — 64439 24397
1715 60840 °— 60899 22597 1775 64440 0— 64499 24428
1716 60900 — 60959 22628 1776 64500 — 64559 24458
1717 60960 — 61019 22658 1777. 64560 — 64619 24489
1718 610220 — 61079 22688 1778 64620 — 64679 24520
1719 61080 — 61139 22719 1779 64680 — 64739 24550
1720 61140 °— 61199 22749 1780 647400 — 6479 24581

1721 61200 — 61259 22779 1781 64800 — 64859 24612
1722 61260 — 61319 22810 1782 64860 — 64919 24643
1723 61320 — 61379 22840 1783 64920 — 64979 24673
1724 61380 — 61439 22871 1784 64980 — 65039 24704
1725 61440 °— 61499 22901 1785 65040 — 65099 24735
1726 61500 — 61559 22931 1786 65100 — 65159 24766
1727 61560 — 61619 22962 1787 65160 — 65219 24796
1728 61620 — 61679 22992 1788 65220 — 65279 24827
1729 61680 — 61739 23022 1789 65280 — 65339 24858
1730 61740 — 61799 23053 1790 65340 — 69399 24889
1731 61800 — 61859 23083 1791 65400 — 65459 ‚24919
1732 61860 — 61919 23114 1792 65460 — 65519 24950
1733 61920 — 61979 23144 1793 65520 — 65579 24981
+734 61980 — 62039 23175 1794 65580 — 65639 25012
1735 62040 — 62099 23205 1795 65640 —. 65699 25042
1736 62100 — 62159 23235 1796 65700 — 65759 25073
1737 62160 — 62219 23266 1797 65760 — 65819 25104
1738 62220 — 62279 23296 1798 65820 — 65879 25135
1739 62280 — 62339 23327 1799 65880 — 65939 25166
1740 62340 — 62399 23357 1800 65940 — 65999 25197



2244

tarifliche tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer
' von bis in DM von bis in DM

1801 66000 — 66059 25227 1861 69600 — 69659 27087
1802 66060 — 66119 25258 1862 69660 — 69719 27119.
1803 66120 — 66179 25289 1863 69720 — 69779 27150
1804 66180 °— 66239 25320 1864 69780 — 69839 27181
1805 66240 °— 66299 25351 1865 69840 °— 69899 27212
1806 66300 — 66359 25382 1866 69900 °— 69959 27243
1807 66360 — 66419 25412 1867 69960 — 70019 27275
1808 66420 — 66479 25443 1868 70020 — 70079 27306
1809 66480 — 66539 25474 1869 70080 — 70139 27337
1810 66540 — 66599 25505 1870 70140 — 70199 27368
1811 66600 — 66659 25536 1871 70200 — 70259 27399
1812 66660 — 66719 25567 1872 702600 — 70319 27431
1813 66720 — 66779 25598 1873 70320 — 70379 27462
1814 66780 — 66839 25629 1874 70380 — 70439 27493
1815 66840 — 66899 25660 1875 70440 — 70499 27524
1816 66900 — 66959 25691 1876 70500 — 70559 27556
1817 66960 — 67019 25721 1877 70560 — 70619 27587
1818 67020 — 67079 25752 1878 70620 — 70679 27618
1819 67080 — 67139 25783 1879 70680 — 70739 27649
1820 67140 — 67199 25814 1880 70740 — 70799 27681

1821 67200 — 67259 25845 1881 70800 — 70859 27712
1822 67260 — 67319 25876 1882 70860 — 70919 27743
1823 67320 — 67379 25907 1883 70920 — 70979 27774
1824 67380 — 67439 25938 1884 70980 — 71039 27806
1825 67440 — 67499 25969 1885 71040 — 71099 27837
1826 67500 — 67559 26000 1886 71100 — 71159 27868
1827 67560 — 67619 26031 1887 71160 — 71219 27900
1828 67620 — 67679 26062 1888 71220 — 71279 27931
1829 67680 — 67739 26093 1889 71280 — 71339 27962
1830 67740 — 67799 26124 1890 71340 — 71399 27993
1831 67800 — 67859 26155 1891 71400 — 71459 28025
1832 67860 — 67919 26186 1892 71460 — 71519 28056
1833 67920 -— 67979 26217 1893 71520 — 71579 28087
1834 67980 — 68039 26248 1894 71580 — 71639 28119
1835 68040— 68099 26279 1895 71640— 71699 28150
1836 68100 — 68159 26310 1896 71700 — 71759 28181
1837 . 68160 — 68219 26341 1897 71760 — 71819 28213
1838 68220 — 68279 26372 1898 71820 — 71879 28244
1839 68280 — 68339 26403 1899 71880 — 71939 28275
1840 68340 — 68399 26434 1900 71940 — 71999 28307

1841 68400 — 68459 26465 1901 72000 — 72059 28338
1842 68460 — 68519 26496 1902 72060 — 72119 28370
1843 68520 — 68579 26527 1903 72120 — 72179 28401
1844 685850 — 68639 26558 1904 72180 — 72239 28432
1845 68640 °— 68699 26590 1905 72240 — 72299 28464
1846 68700 — 68759 26621 1906 72300 — 72359 28495
1847 68760 — 68819 26652 1907 72360— 72419 28527
1848 68820 — 68879 26683 1908 72420 — 72479 28558
1849 68880 — 68939 26714 1909 72480 — 72539 28589
1850 68940 °— 68999 26745 1910 72540 — 72599 28621
1851 69000 — 69059 26776 1911 72600 — 72659 28652
1852 69060 — 69119 26807 1912 72660 — 72719 28684
1853 69120 — 69179 26838 1913 72720 — 72779 28715
1854 69180 °— 69239 26869 1914 72780 — 72839 28746
1855 69240 — 69299 26901 1915 72840 — 72899 28778
1856 69300 — 69359 26932 1916 72900 — 72959 28809
1857 69360 — 69419 26963 1917 72960 — 73019 28841
1858 69420 — 69479 26994 1918 73020 — 73079 28872
1859 69480 — 69539 27025 1919 7308600— 73139 " 28904
1860 69540 °— 69599 27056 1920 73140 — 73199 28935



laufende
Nummer

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

|||
von

73200
73260
73320
73380
73440
73500
73560
73620
73680
73740
73800
73860
73920
73980
74040
74100
74160
74220
74280
74340

74400
74460
74520
74580
74640
74700
74760
74820
74880
74940
75000
75060
75120
75180
75240
75300
75360
75420
75480
75540

75600
75660
75720
75780
75840
75900
75960
76020
76080
76140
76200
76260
76320
76380
76440
76500
76560
76620
76680
76740

73259
73319
73379
73439
73499
73559
73619
73679
73739
73799
73859
73919
73979
74039
74099
74159
74219
74279
74339
74399

74459
74519
74579
74639
74699
74759
74819
74879
74939
74999
75059
75119
75179
75239
75299
75359
75419
75479
75939
75599

75659
75719
75779
75839
75899
75959
76019
76079
76139
76199
76259
76319
76379
76439
76499
76559
76619
76679
76739
76799

2245

tarifliche tarifliche
| Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-

steuer Nummer in DM steuer
| in DM von bis in DM

28967 1981 76800 76859 30863
28998 1982 76860 76919 ° 30895
29030 1983 76920 76979 30927
29061 1984 76980 77039 30959
29093 1985 77040 77099 30990
29124 1986 77100 77159 31022
29156 1987 77160 77219 31054
29187 1988 77220 77279 31086
29219 1989 77280 77339 31117
29250 1990 77340 77399 31149
29282 1991 77400 77459 31181
29313 1992 77460 77519 31213
29345 1993 77520 77579 31245
29376 1994 77580 77639 31276
29408 1995 77640 77699 31308
29439 1996 77700 77759 31340
29471 1997 77760 77819 31372
29502 1998 77820 77879 31404
29534 1999 77880 77939 31436
29565 2000 77940 77999 31467

29597 2001 78000 78059 31499
29629 2002 78060 78119 31531
29660 2003 78120 78179 31563
29692 2004 78180 78239 31595
29723 2005 78240 78299 31627
29755 2006 78300 78359 31659
29786 2007 78360 78419 31690
29818 2008 78420 78479 31722
29850 2009 78480 78539 31754
29881 2010 78540 78599 31786
29913 2011 78600 78659 31818
29944 2012 78660 78719 31850
29976 2013 78720 78779 31882
30008 2014 78780 78839 31914
30039 2015 78840 78899 31945
30071 2016 78900 78959 31977
30103 2017 78960 79019 32009
30134 2018 79020 79079 32041
30166 2019 79080 79139 32073
30198 2020 79140 79199 32105

30229 2021 79200 79259 32137
30261 2022 79260 79319 32169
30293 2023 79320 79379 32201
30324 2024 79380 79439 32233
30356 2025 79440 79499 32265
30388 2026 79500 79559 32297
30419 2027 79560 79619 32329
30451 2028 79620 79679 32360
30483 2029 79680 79739 32392
30514 2030 79740 79799 32424
30546 2031 79800 79859 32456
30578 2032 79860 79919 32488
30609 2033 79920 79979 32520
30641 2034 79980 80039 32552
30673 2035 80040 80099 32584
30705 2036 80100 80159 32616
30736 2037 80160 80219 32648
30768 2038 80220 80279 32680
30800 2039 80280 80339 32712
30832 2040 80340 80399 32744



2246

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

2041 80400 — 80459 32776 2101 84000 — 84059 34704
2042 80460 — 80519 32808 2102 84060 — 84119 34736
2043 80520 — 80579 32840 2103 84120. — 84179 34769
2044 80580 -- 80639 32872 2104 84180 — 84239 34801
2045 80640 — 80699 32904 2105 84240 — 84299 34833
2046 80700 — 80759 32936 2106 84300 — 84359 34865
2047 80760 — 80819 32968 2107 84360 — 84419 34898
2048 80820 — 80879 33000 2108 84420 — 84479 34930
2049 80880 -- 80939 33032 2109 84480 — 84539 34962
2050 80940 — 80999 33065 2110 84540 — 84599 34994
2051 81000 — 81059 33097 2111 84600 — 84659 35027
2052 81060 — 81119 33129 2112 84660 — 84719 35059
2053 81120 — 81179 33161 2113 84720 — 84779 35091
2054 81180 — 81239 33193 2114 84780 — 84839 35124
2055 81240 — 81299 33225 2115 84840 — 84899 35156
2056 81300 — 81359 33257 2116 84900 — 84959 35188
2057 81360 — 81419 33289 2117 84960 — 85019 35220
2058 81420 — 81479 33321 2118 85020 — 85079 33253
2059 81480 -— 81539 33353 2119 85080 — 85139 35285
2060 81540 — 81599 33385 2120 85140 — 85199 35317

2061 81600 — 81659 33417 2121 85200 — 85259 35350
2062 81660 — 81719 33449 2122 85260 — 85319 35382
2063 81720 — 81779 33481 2123 85320 — 85379 35414
2064 81780 — 81839 33514 2124 85380 — 85439 35447
2065 81840 —- 81899 33546 2125 85440 °— 85499 35479
2066 81900 -— 81959 33578 2126 85500 — 85559 35511
2067 81960 — 82019 33610 2127 85560 — 85619 35544
2068 82020 — 82079 33642 2128 85620 — 85679 35576
2069 82080 — 82139 33674 2129 85680 — 85739 35608
2070 82140 — 82199 33706 2130 85740 — 85799 35641
2071 82200 — 82259 33738 2131 85800 -- 85859 35673
2072 82260 — 82319 33770 2132 85860 — 85919 35705
2073 82320 — 82379 33803 3133 85920 — 85979 35738
2074 82380 — 82439 33835 2134 85980 — 86039 35770
2075 82440 — 82499 33867 2135 86040 — 86099 35803
2076 82500 — 82559 33899 2136 86100 — 86159 35835
2077 82560 — 82619 33931 2137 86160 — 86219 33867
2078 82620 — 82679 33963 2138 86220 — 86279 35900
2079 82680 — 82739 33996 2139 86280 — 86339 35932
2080 82740 — 82799 34028 2140 86340 — 86399 35964

2081 82800 — 82859 34060 2141 86400 — 86459 35997
2082 828660 — 82919 34092 2142 86460 — 86519 36029
2083 82920 — 82979 34124 2143 86520 — 86579 36062
2084 82980 — 83039 34156 2144 86580 — 86639 36094
2085 83040 — 83099 34189 2145 86640 °— 86699 36126
2086 83100 — 83159 34221 2146 86700 — 86759 36159
2087 83160 — 83219 34253 2147 86760 — 86819 36191
2088 83220 — 83279 34285 2148 86820 — 86879 36224
2089 83280 — 83339 34317 2149 86880 — 86939 36256
2090 83340 — 83399 34350 2150 86940 — 86999 36288
2091 83400 — 83459 34382 2151 87000 — 87059 36321
2092 83460 — 83519 34414 2152 87060 — 87119 36353
2093 83520 — 83579 34446 2153 87120 — 87179 36386
2094 83580 — 83639 34478 2154 87180 — 87239 36418
2095 83640 — 83699 34511 2155 87240 — 87299 36451
2096 83700 — 83759 34543 2156 8730 — 87359 36483
2097 83760 -— 83819 34575 2157 87360 — 87419 36515
2098 83320 — 83879 34607 2158 87420 — 87479 36548
2099 83880 —- 83939 34640 2159 87480 — 87539 36580
2100 83940 — 83999 34672 2160 87540 — 87599 36613



laufende
Nummer

2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220

Einkommen
in DM

von bis

87600 — 87659
87660 — 87719
87720 — 87779
87780 — 87839
87840 — 87899
87900 - 87959
87960 — 88019
88020 — 88079
880800— 88139
88140 -—- 88199
88200 — 88259
88260 — 88319
88320 — 88379
88380 - 88439
88440 — 88499
88500 — 88559
88560 — 88619
88620 — 88679
88680 — 88739
88740 — 88799

88800 — 88859
88860 — 88919
88920 — 88979
88980 — 89039
89040 — 89099
89100 — 89159
89160 — 89219
89220 — 89279
89280 — 89339
89340 — 89399
89400 — 89459
89460 — 89519
89520 —- 89579
89580 — 89639
89640 — 89699
89700 — 89759
89760 — 89819
89820 -- 89879
89880 — 89939
89940 °— 89999

90000 — 90059
90060 — 90119
90120 — 90179
90180 — 90239
90240 — 90299
90300 — 90359
90360 — 90419
90420 — 90479
90480 — 90539
90540 -- 90599
90600 — 90659
90660 — 90719
90720 — 90779
90780 — 90839
90840 — 90899
90900 — 90959
90960 — 91019
91020 — 91079
91080 — 91139
91140 — 91199

2247

||
|

I

tarifliche zu versteuerndes tarifliche
Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-

steuer Nummer in DM steuer
in DM von bis in DM

36645 2221 91200 — 91259 38599
36678 2222 91260 — 91319 38632
36710 2223 91320 — 91379 38664
36743 2224 91380 — 91439 38697
36775 2225 91440 — 91499 38730
36808 2226 91500 — 91559 38762
36840 2227 91560 — 91619 38795
36873 2228 91620 — 91679 38828
36905 2229 91680 -- 91739 38860
36938 2230 91740 — 91799 38893
36970 2231 91800 — 91859 38926
37003 2232 91860 — 91919 38958
37035 2233 91920 — 91979 38991
37068 2234 91980 — 92039 39024
37100 2235 920490 — 92099 39056
37133 2236 92100 — 92159 39089
37165 2237 92160 — 92219 39122
37198 2238 92220 -— 92279 39154
37230 2239 92280 — 92339 39187
37263 2240 92340 — 92399 39220

37295 2241 92400 — 92459 39253
37328 2242 92460 — 92519 39285
37360 2243 92520 — 92579 39318
37393 2244 925830 — 92639 39351
37425 2245 92640 — 92699 39383
37458 2246 92700 — 92759 39416
37490 2247 92760 — 92819 39449
37523 2248 928320 — 92879 39482
37555 2249 928830 — 92939 39514
37588 2250 92940 — 92999 39547
37621 2251 9300 — 93059 39580
37653 2252 93060 — 93119 39613
37686 2253 93120 — 93179 39645
37718 2254 93180 — 93239 39678
37751 2255 93240 — 93299 39711
37784 2256 93300 — 93359 39744
37816 2257 93360 — 93419 39776
37849 2258 934220 — 93479 39809
37881 2259 93480 — 93539 39842
37914 2260 93540 — 93599 39875

37946 2261 93600 — 93659 39907
37979 2262 93660 — 93719 39940
38012 2263 93720 — 93779 39973
38044 2264 93780 — 93839 40006
38077 2265 93840 — 93899 40039.
38109 2266 93900 — 93959 40071
38142 2267 93960 — 94019 40104
38175 2268 94020 — 94079 40137
38207 2269 94080 — 94139 40170
38240 2270 94140 ° — 94199 40202
38273 2271 94200 — 94259 40235
38305 2272 94260 — 94319 40268
38338 2273 94320 — 94379 40301
38370 2274 94380 — 94439 40334
38403 2275 94440 °— 94499 40366
38436 2276 9450 — 94559 40399
38468 2277 94560 —. 94619 40432
38501 2278 94620 — 94679 40465
38534 2279 94680 — 94739 40498
38566 2280 94740 — 94799 40531



2248

zu versteuerndes | tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen | Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM | steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

2281 94800 — 94859 40563 2341 98400 °— 98459 42538
2282 94860 — 94919 40596 2342 98460 . — 98519 42571
2283 94920 — 94979 40629 2343 98520 — 98579 42604
2284 94980 — 95039 40662 2344 98580 — 98639 42637
2285 95040 — 95099 40695 2345 98640 °— 98699 42670
2286 95100 — 95159 40728 2346 98700 — 98759 42703
2287 95160 — 95219 40760 2347 98760 — 98819 42736
2288 95220 — 95279 40793 2348 98820 — 98379 42769
2289 95280 — 95339 40826 2349 98880 — 98939 42802
2290 95340 — 95399 40859 2350 98940 — 98999 42835
2291 95400 — 95459 40892 2351 99000 — 99059 42868
2292 95460 — 95519 40925 2352 99060 — 99119 42901
2293 95520 — 95579 40958 2353 99120 — 99179 42934
2294 95580 — 95639 40990 2354 99180 — 99239 42967
2295 95640 — 95699 41023 2355 99240 — 99299 43000
2296 95700 — 95759 41056 2356 99300 — 99359 43033
2297 95760 — 95819 41089 2357 99360 — 99419 43066
2298 95820 — 95879 41122 2358 994220 — 99479 43099
2299 95880 — 95939 41155 2339 99480 — 99539 43132
2300 95940 — 95999 41188 2360 99540 °— 99599 43165

2301 96000 — 96059 41221 2361 99600 — 99659 43198
2302 96060 — 96119 41253 2362 99660 — 99719 43231
2303 96120 — 96179 41286 2363 99720 — 99779 43264
2304 96180 — 96239 41319 2364 99780 — 99839 43297
2305 96240 — 96299 41352 2365 998400 — 99899 43330
2306 96300 — 96359 41385 2366 99900 — 99959 43363
2307 96360 — 96419 41418 2367 99960 — 100019 43396
2308 96420 °— 96479 41451 2368 100020 °— 100079 43429
2309 96480 — 96539 41484 2369 100080 — 100139 43462
2310 96540 — 96599 41517 2370 100140 — 100199 43495
2311 96600 — 96659 41549 2371 100200 — 100259 43528
2312 96660 — 96719 41582 2372 100260 — 100319 43561
2313 96720 — 96779 41615 2373 100320 — 100379 43594
2314 96780 — 96839 41648 2374 100380 — 100439 43627
2315 96840 — 96899 41681 2375 100440 — 100499 43661
2316 96900 — 96959 41714 2376 100500 — 100559 43694
2317 96960 — 97019 41747 2377 100560 — 100619 43727
2318 97020 — 97079 41780 2378 100620 — 100679 43760
2319 97080 — 97139 41813 2379 100680 — 100739 43793
2320 97140 — 97199 41846 2380 100740 — 100799 43826

2321 97200 — 97259 41879 2381 100800 — 100859 43859
2322 97260 — 97319 41912 2382 100860 — 100919 43892
2323 97320 — 97379 41945 2383 100920 — 100979 43925
2324 97380 — 97439 41977 2384 100980 — 101039 43958
2325 974400 — 97499 42010 2385 101040 — 101099 43991
2326 97500 — 97559 42043 2386 101100 — 101159 44024
2327 97560 — 97619 42076 2387 101160 — 101219 44057
2328 97620 — 97679 42109 2388 101220 — 101279 44091
2329 97680 — 97739 42142 2389 101280 — 101339 44124
2330 97740 — 97799 42175 2390 101340 — 101399 44157
2331 97800 — 97859 42208 2391 101400 — 101459 44190
2332 97860 — 97919 A2241 2392 101460 — 101519 44223
2333 97920 — 97979 42274 2393 101520 — 101579 44256
2334 979380 — 98039 42307 2394 101580 — 101639 44289
2335 98040 — 98099 42340 2395 101640 — 101699 44322
2336 98100 — 98159 42373 2396 101700 — 101759 44355
2337 98160 — 98219 42406 2397 101760 — 101819 44388
2338 98220 — 98279 42439 2398 101820 — 101879 44421
2339 98280 — 98339 42472 2399 101880 — 101939 44455
2340 98340 °— 98399 42505 2400 101940 — 101999 44488



2249

tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

2401 102000 — 102059 44521 2461 105600 — 105659 46511
2402 102060 —- 102119 44554 2462 105660 — 105719 46545
2403 102120 — 102179 44587 2463 105720 — 105779 46578
2404 102180 — 102239 44620 2464 105780 — 105839 46611
2405 102240 — 102299 44653 2465 105840 — 105899 46644
2406 102300 —- 102359 44686 2466 105900 — 105959 46678
2407 102360 -—- 102419 44720 2467 105960 — 106019 46711
2408 102420 — 102479 44753 2468 106020 — 106079 A6GFAA
2409 102480 — 102539 44786 2469 106080 — 106139 46777
2410 102540 — 102599 44819 2470 106140 — 106199 46811.
2411 102600 —- 102659 44852 2471 106200 — 106259 46844
2412 102660 — 102719 44885 2472 106260 — 106319 46877
2413 102720 — 102779 44918 2473 106320 — 106379 46910
2414 102780 -- 102839 44951 2474 106380 — 106439 46943
2415 102840 -—- 102899 44985 2475 106440 — 106499 46977
2416 102900 — 102959 45018 2476 106500 — 106559 47010
2417 102960 -- 103019 45051 2477 106560 — 106619 47043
2418 103020 — 103079 45084 2478 106620 — 106679 47077
2419 103080 — 103139 45117 2479 106680 — 106739 47110
2420 103140 — 103199 45150 2480 106740 — 106799 47143

2421 103200 — 103259 45184 2481 106800 — 106859 47176
2422 103260 — 103319 45217 2482 106860 — 106919 47210
2423 103320 — 103379 45250 2483 106920 — 106979 AF24A3
2424 103380 — 103439 45283 2484 106980 — 107039 47276
2425 103440 -— 103499 45316 2485 107040 — 107099 47310
2426 103500 -- 103559 45349 2486 107100 — 107159 47343
2427 103560 — 103619 45382 2487 107160 — 107219 47376
2428 103620 —- 103679 45416 2488 107220 — 107279 47409
2429 103680 — 103739 45449 2489 107280 — 107339 AFAA3
2430 103740 — 103799 45482 2490 107340 — 107399 47476
2431 103800 —- 103859 45515 2491 107400 — 107459 47509
2432 103860 — 103919 45548 2492 107460 — 107519 47542
2433 103920 — 103979 45582 2493 107520 — 107579 47576
2434 103980 — 104039 45615 2494 107580 — 107639 47609
2435 104040 — 104099 45648 2495 107640 — 107699 47642
2436 104100 — 104159 45681 2496 107700 — 107759 47676
2437 i04160 — 104219 45714 2497 107760 — 107819 47709
2438 104220 — 104279 45748 2498 107820 — 107879 AF742
2439 104280 — 104339 45781 2499 107880 — 107939 4F775
2440 104340 — 104399 45814 2500 107940 — 107999 47809

2441 104400 — 104459 45847 2501 108000 — 108059 47842
2442 104460 — 104519 45880 2502 108060 — 108119 47875
2443 104520 — 104579 45914 2503 108120 — 108179 47909
2444 104580 — 104639 45947 2504 108180 — 108239 47942
2445 104640 — 104699 45980 2505 108240 — 108299 47975
2446 104700 — 104759 46013 2506 108300 —- 108359 48009
2447 104760 — 104819 46046 2507 108360 — 108419 48042
2448 104820 — 104879 46080 2508 108420 — 108479 48075
2449 104880 — 104939 46113 2509 108480 — 108539 48108
2450 104940 -—- 104999 46146 2510 108540 — 108599 48142
2451 105000 — 105059: 46179 2511 108600 — 108659 48175
2452 105060 — 105119 46212 2512 108660 — 108719 48208
2453 105120 -—- 105179 46246 2513 108720 — 108779 48242
2454 105180 -—- 105239 46279 2514 108780 — 108839 48275
2455 105240 —- 105299 46312 2515 108840 — 108899 48308
2456 105300 -—- 105359 46345 2516 108900 — 108959 48342
2457 105360 — 105419 46378 2517 108960 — 109019 48375
2458 105420 -—- 105479 46412 2518 109020 — 109079 48409
2459 105480 — 105539 46445 2519 109080 — 109139 48442
2460 105540 -—- 105599 46478 2520 109140 — 109199 48475



2250

laufende
Nummer

292]
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2337
2538
2539
2540

2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2369
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580

109200
109260
109320
109380
109440
109500
109560
109620
109680
109740
109800
109860
109920
109980
110040
110100
110160
110220
110280
110340
110400
110460
110520
110580
110640
110700
110760
110820
110880
110940
111000
111060
111120
111180
111240
111300
111360
111420
111480
111540

111600
111660
111720
111780
111840
111900
111960
112020
112080
112140
112200
112260
112320
112380
112440
112500
112560
112620
112680
112740

in DM

109259
109319
109379
109439
109499
109559
109619
109679
109739
109799
109859
109919
109979
110039
110099
110159
110219
110279
110339
110399

110459
110519
110579
110639
110699
110759
110819
110879
110939
110999
111059
111119
111179
111239
111299
111359
111419
111479
111539
111599

111659
111719
111779
111839
111899
111959
112019
112079
112139
112199
112259
112319
112379
112439
112499
112559
112619
112679
112739

|

tarifliche tarifliche
Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-

steuer Nummer in DM steuer
in DM von bis in DM

48509 2581 112800 —- 112859 50511
48542 2582 112860 — 112919 50544
48575 2583 112920 — 112979 50578
48608 2584 112980 — 113039 50611
48642 2585 113040 — 113099 50645
48675 2586 113100 °— 113159 50678
48708 2587 113160 —- 113219 50711
48742 2588 113220 — 113279 50745
48775 2589 113280 — 113339 50778
48809 2590 113340 — 113399 50812
48842 2591 113400 — 113459 50845
48875 2592 113460 — 113519 50879
48909 2593 113520 — 113579 50912
48942 2594 113580 — 113639 50945
48975 2595 113640 — 113699 50979
49009 2596 113700 — 113759 51012
49042 2597 113760 — 113819 51046
49075 2598 113820 — 113879 51079
49109 2599 113880 — 113939 51112
49142 2600 113940 —- 113999 51146

49175 2601 114000 — 114059 51180
49209 2602 114060 — 114119 51213
49242 2603 114120 — 114179 51246
49275 2604 114180 — 114239 51280
49309 2605 114240 — 114299 51313
49342 2606 114300 — 114359 51347
49376 2607 114360 — 114419 51380
49409 2608 114420 — 114479 51414
49442 2609 114480 — 114539 51447
49476 2610 114540 — 114599 51480
49509 2611 114600 — 114659 51514
49542 2612 114660 — 114719 51547
49576 2613 114720 — 114779 51581
49609 2614 114780 — 114839 51614
49643 2615 114840 — 114899 51648
49676 2616 114900 — 114959 51681
49709 2617 114960 — 115019 51715
49743 2618 115020 — 115079 51748
49776 2619 115080 — 115139 51781
49810 2620 115140 — 115199 51815

49843 2621 115200 — 115259 51849
49876 2622 115260 — 115319 51882
49910 2623 115320 — 115379 51915
49943 2624 115380 — 115439 51949
49976 2625 115440 — 115499 51982
50010 2626 115500 — 115559 52016
50043 2627 115560 — 115619 52049
50077 2628 115620 — 115679 52083
50110 2629 115680 — 115739 52116
50143 2630 115740 — 115799 52150
50177 2631 115800 — 115859 52183
50210 2632 115860 — 115919 52217
50244 2633 115920 — 115979 52250
50277 2634 115980 — 116039 52283
50310 2635 116040 — 116099 52317
50344 2636 116100 — 116159 52351
50377 2637 116160 — 116219 52384
50411 2638 116220 — 116279 52418
50444 2639 116280 — 116339 52451
50478 2640 116340 — 116399 52484



2251

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

2641 116400 — 116459 52518 2701 120000 — 120059 54528
2642 116460 — 116519 52551 2702 120060 — 120119 54562
2643 116520 — 116579 52585 2703 120120 — 120179 54595
2644 116580 — 116639 52618 2704 120180 — 120239 54629
2645 116640 — 116699 52652 2705 120240 — 120299 54662
2646 116700 — 116759 52685 2706 120300 — 120359 54696
2647 116760 — 116819 52719 2707 120360 — 120419 54729
2648 116820 — 116879 52752 2708 120420 — 120479 54763
2649 116880 — 116939 52786 2709 120480 — 120539 54796
2650 116940 — 116999 52819 2710 120540 — 120599 54830
2651 117000 — 117059 52853 | 2711 120600 — 120659 54864
2652 117060 — 117119 52886 | 2712 120660 — 120719 54897
2653 117120 — 117179 52920 2713 120720 — 120779 54931
2654 117180 — 117239 52953 | 2714 120780 — 120839 54964
2655 117240 — 117299 52987 | 2715 120840 — 120899 54998
2656 117300 — 117359 53020 | 2716 120900 — 120959 55032
2657 117360 — 117419 53054 2717 120960 — 121019 55065
2658 117420 — 117479 53087 2718 121020 — 121079 55099
2659 117480 — 117539 53121 2719 121080 — 121139 55132
2660 117540 — 117599 53154 2720 121140 — 121199 55166

2661 117600 — 117659 53188 2721 121200 — 121259 35199
2662 117660 — 117719 53221 2722 121260 — 121319 99233
2663 117720 — 117779 53255 2723 121320 — 121379 55266
2664 117780 — 117839 53288 2724 121380 — 121439 55300
2665 117840 — 117899 53322 2725 121440 — 121499 55333
2666 117900 — 117959 53355 2726 121500 — 121559 55367
2667 117960 — 118019 53389 2727 121560 — 121619 55400
2668 118020 — 118079 53422 2728 121620 — 121679 55434
2669 118080 — 118139 53456 2729 121680 — 121739 55467
2670 118140 — 118199 53489 2730 121740 — 121799 55501
2671 118200 — 118259 53523 2731 121800 — 121859 55535
2672 118260 — 118319 53556 2732 121860 — 121919 35568
2673 118320 — 118379 53590 2733 121920 — 121979 55602
2674 118380 — 118439 53623 2734 121980 — 122039 55635
2675 118440 — 118499 53657 2735 122040 — 122099 55669
2676 118500 -—- 118559 53690 2736 122100 — 122159 55702
2677 118560 — 118619 53724 2737 122160 — 122219 55736
2678 118620 — 118679 53757 2738 122220 — 122279 55769
2679 118680 — 118739 53791 2739 122280 — 122339 55803
2680 118740 — 118799 53824 2740 122340 — 122399 55837

2681 118800 — 118859 53858 2741 122400 — 122459 55870
2682 118860 — 118919 53891 2742 122460 — 122519 55904
2683 118920 — 118979 53925 2743 122520 — 122579 55937
2684 118980 — 119039 53958 2744 122580 — 122639 55971
2685 119040 — 119099 53992 2745 122640 — 122699 36004
2686 119100 — 119159 54026 2746 122700 — 122759 56038
2687 119160 — 119219 54059 2747 122760 — 122819 56071
2688 119220 — 119279 54093 2748 122820 — 122879 56105
2689 119280 — 119339 54126 2749 122880 — 122939 56138
2690 119340 — 119399 54160 2750 122940 — 122999 56172
2691 119400 — 119459 54193 2751 123000 — 123059 56206
2692 119460 — 119519 54227 2752 123060 — 123119 56239
2693 119520 — 119579 54260 2753 123120 — 123179 56273
2694 119580 — 119639 54293 2754 123180 — 123239 56306
2695 119640 — 119699 54327 2755 123240 — 123299 56340
2696 119700 — 119759 54361 2756 123300 — 123359 56374
2697 119760 — 119819 54394 2757 123360 — 123419 56407
2698 119820 — 119879 54428 2758 123420 — 123479 56441
2699 119880 — 119939 54461 2759 123480 — 123539 56474
2700 119940 — 119999 54495 2760 123540 — 123599 56508



2252

laufende
Nummer

2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778

. 2779
2780

2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800

2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
28308
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820

}

von

123600
123660
123720
123780
123840
123900
123960
124020
124080
124140
124200
124260
124320
124380
124440
124500
124560
124620
124680
124740

124800
124860
124920
124980
125040
125100
125160
125220
125280
125340
125400
125460
125520
125580
125640
125700
125760
125820
125880
125940

126000
126060
126120
126180
126240
126300
126360
126420
126480
126540
126600
126660
126720
126780
126840
126900
126960
127020
127080
127140

in DM
bis

123659
123719
123779
123839
123899
123959
124019
124079
124139
124199
124259
124319
124379
124439
124499
124559
124619
124679
124739
124799

124859
124919
124979
125039
125099
125159
125219
125279
125339
125399
125459
125519
125579
125639
125699
125759
125819
125879
125939
125999

126059
126119
126179
126239
126299
126359
126419
126479
126539
126599
126659
126719
126779
126839
126899
126959
127019
127079
127139
127199

tariflichetarifliche zu versteuerndes
Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-

steuer Nummer in DM steuer
in DM von bis in DM

56542 2821 127200 — 127259 58556
56575 2822 127260 — 127319 58590
56609 2823 127320 — 127379 58623
56642 2824 127380 — 127439 58657
56676 2825 127440 — 127499 58690
56709 2826 127500 — 127559 58724
56743 2827 127560 — 127619 58757
56776 2828 127620 — 127679 58791
56810 2829 127680 — 127739 58825
56843 2830 127740 — 127799 58858
56877 2831 127800 — 127859 58892
56911 2832 127860 — 127919 58925
56944 2833 127920 — 127979 58959
56978 2834 127980 — 128039 58992
57011 2835 128040 — 128099 59026
57045 2836 128100 — 128159 59060
37078 2837 128160 — 128219 59093
57112 2838 128220 — 128279 59127
57145 2839 128280 — 128339 59160
57179 2840 128340 — 128399 59194

37213 2841 128400 — 128459 59228
57246 2842 128460 — 128519 59261
57280 2843 128520 — 128579 59295
57313 2844 128580 — 128639 59328
57347 2845 128640 — 128699 59362
57381 2846 128700 — 128759 59396
57414 2847 128760 — 128819 59429
57448 2848 128820 — 128879 59463
57481 2849 128880 —- 128939 59496
57515 2850 128940 —- 128999 59530
57549 2851 129000 — 129059 59564
57382 2852 129060 — 129119 59597
57616 2853 129120 — 129179 59631
57649 2854 129180 — 129239 59664
57683 2855 129240 — 129299 59698
57717 2856 129300 — 129359 39732
57750 2857 129360 — 129419 59765
57784 2858 129420 — 129479 59799
57817 2859 129480 — 129539 59832
57851 2860 129540 — 129599 59866

57884 2861 129600 — 129659 59900
57918 2862 129660 -— 129719 59933
37952 2863 129720 — 129779 59967
57985 2864 129780 — 129839 60000
58019 2865 129840 — 129899 60034
58052 2866 129900 — 129959 60068
58086 2867 129960 — 130019 60101
58120
58153
58187
58220
58254
58287
58321
58354
58388
58422
58455
58489
58522



2253

zu versteuerndes | tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM | von bis in DM

1 0° — 6059 0 61 9600 — 9659 792
2 6060 6119 12 62 9660 — 9719 804
3 6120 - 6179 26 63 9720 — 9779 818
4 6180 6239 38 64 9780 — 9839 830
5 6240 - 6299 52 65 98410 °— 9899 844
6 6300 - 6359 66 66 9900 — 9959 858
7 6360 - 6419 78 67 9960 — 10019 870
8 6420 — 6479 92 68 10020 — 10079 884
9 6480 6539 104 69 10080 — 10139 896
10 6540 - 6599 118 70 10140 — 10199 910
11 6600 —- 6659 132 7 1020 — 10259 924
12 6660 6719 144 72 10260 — 10319 936
13 6720 6779 158 73 10320 — 10379 950
14 6780 6839 170 74 10380 — 10439 962
15 6840 6899 184 75 10440 °— 10499 976
16 6900 6959 198 76 1050 — 10559 990
17 6960 7019 210 77 10560 — 10619 1002
18 7020 7079 224 78 10620 — 10679 1016
19 7080 7139 236 79 10680 — 10739 1028
20 7140 - 7199 250 80 10740 — 10799 1042

21 7200 7259 264 8 10800 — 10859 1056
22 7260 7319 276 82 10860 — 10919 1068
23 7320 7379 290 83 10920 — 10979 1082
24 7380 7439 302 84 10980 — 11039 1094
25 7440 - 7499 316 85 11040 — 11099 1108
26 7500 -- 7559 330 86 11100 — 11159 1122
27 7560 7619 342 ‚87 11160 — 11219 1134
28 7620 7679 356 88 11220 — 11279 1148
29 7680 7739 368 89 11230 — 11339 1160
30 7740 -— 7799 382 90 11340 — 11399 1174
31 7800 7859 396 9 11400 — 11459 1188
32 7860 - 7919 408 92 11460 — 11519 1200
33 79269 - 7979 422 93 11520 — 11579 1214
34 7980 8039 434 94 11580 — 11639 1226
35 8040 8099 448 95 11640 — 11699 1240
36 8100 8159 462 96 11700 — 11759 1254
37 8160 - 8219 AFA 97 11760 — 1819 1266
38 8220 — 8279 488 98 11820 — 11879 1280
39 8280 — 8339 500 . 99 11880 — 11939 1292
40 8340 —- 8399 514 100 11940 — 11999 1306

41 8400 -— 8459 528 101 12000 — 12059 1320
42 8460 — 8519 540 102 12060 — 12119 1332
43 8520 — 8579 554 103 12120 — 12179 1346
44 8580 — 8639 566 104 12180 — 12239 1358
45 8640 —- 8699 580 105 12240 °— 12299 1372
46 8700 — 8759 594 106 1230 — 12359 1386
47 8760 — 8819 606 107 12360 — 12419 1398
48 88320 — 8879 620 108 12420 — 12479 1412
49 83880 — 8939 632 109 12480 — 12539 1424
50 8940 — 8999 646 110 12540 °— 12599 1438
51 900 — 9059 660 111 12600 — 12659 1452
52 9060 -- 9119 672 112 12660 — 12719 1464
53 9120 — 9179 686 113 12720 °— 12779 1478
54 9180 — 9239 698 114 12780 — 12839 1490
55 9240 -— 9299 712 115 12840 °— 12899 1504
56 9300 — 9359 726 116 12900 — 12959 1518
57 9360 — 9419 738 117 12960 — 13019 1530
58 9420 — 9479 752 118 13020 — 13079 1544
59 9480 -—— 9539 764 119 13080 — 13139 1556
60 9540 — 9599 778 120 13140 — 13199 1570



tarifliche | zu versteuerndes | tarifliche
laufende Einkommen ' Einkommen- laufende Einkommen | Einkommen-
Nummer in DM ; steuer Nummer in DM | steuer

| von bis | inDM | von bis \ in DM

121 13200 — 13259 1584 181 16800 — 16859 2376
122 13260 13319 1596 182 16860 -— 16919 2388
123 13320 — 13379 1610 183 16920 °— 16979 2402
124 13380 — 13439 1622 184 16980 — 17039 2414
125 13440 °— 13499 1636 185 17040 — 17099 2428
126 13500 —- 13559 1650 186 17100 — 17159 2442
127 13560 — 13619 1662 187 17160 — 17219 2454
128 13620 — 13679 1676 188 17220 — 17279 2468
129 13680 — 13739 1688 189 17280 — 17339 2480
130 13740 — 13799 1702 190 17340 — 17399 2494
131 13800 — 13859 1716 191 17400 — 17459 2508
132 13860 — 13919 1728 192 17460 — 17519 2520
133 13920 — 13979 1742 193 17520 — 17579 2534
134 13980 - 14039 1754 194 17580 — 17639 2546
135 14040 °— 14099 1768 195 17640 °— 17699 2560
136 14100 — 14159 1782 196 17700 — 17759 2574
137 14160 -—- 14219 1794 197 17760 — 17819 2586
138 14220 -—— 14279 1808 198 17820 — 17879 2600
139 14280 — 14339 1820 199 17880 — 17939 2612
140 14340 °— 14399 1834 200 17940 — 17999 2626

141 14400 —. 14459 1848 201 18000 — 18059 2640
142 14460 — 14519 1860 202 18060 — 18119 2652
143 14520 — 14579 1874 203 18120 — 18179 2666
144 14580 — 14639 1886 204 18180 — 18239 2678
145 14640 -— 14699 1900 205 18240 °— 18299 2692
146 14700 — 14759 1914 206 18300 — 18359 2706
147 14760 — 14819 1926 207 18360 — 18419 2718
148 14820 — 14879 1940 208 18420 — 18479 2732
149 14880 -— 14939 1952 209 18480 — 18539 2744
150 14940 — 14999 1966 210 18540 — 18599 2758
151 15000 — 15059 1980 211 18600 — 18659 2772
152 15060 — 15119 1992 212 18660 — 18719 2784
153 15120 — 15179 2006 213 18720 — 18779 2798
154 15180 — 15239 2018 214 18780 — 18839 2810
155 15240— 15299 2032 215 18840— 18899 2824
156 1530 — 15359 2046 216 18900 — 18959 2838
157 15360— 15419 2058 217 18960—- 19019 2850
158 15420 15479 2072 218 19020 — 19079 2864
159 15480 — 15539 2084 219 19080 — 19139 2876
160 15540- 15599 2098 220 19140— 19199 2890
161 15600 — 15659 2112 221 19200 — 19259 2904
162 15660 — 15719 2124 222 19260 — 19319 2916
163 15720 — 15779 2138 223 19320 — 19379 2930
164 15780 — 15339 2150 224 19380 — 19439 2942
165 15840 — 15899 2164 225 19440 °— 19499 2956
166 15900 — 15959 2178 226 19500 — 19559 2970
167 15960 — 16019 2190 227 19560 — 19619 2982
168 16020 — 16079 2204 228 19620 — 19679 2996
169 16080 -- 16139 2216 229 19680 —- 19739 3008
170 16140 °— 16199 2230 230 19740 — 19799 3022
171 16200 — 16259 2244 231 19800 — 19859 3036
172 16260 — 16319 2256 232 19860 — 19919 3048
173 16320 — 16379 2270 233 19920 — 19979 3062
174 16380 - 16439 2282 234 19980 — 20039 3074
175 16440 °— 16499 2296 235 20040 -— 20099 3088
176 16500 -- 16559 2310 236 20100 — 20159 3102
177 16560 - 16619 2322 237 20160 — 20219 3114
178 16620 — 16679 2336 238 20220 -— 20279 3128
179 16680 — 16739 2348 239 20230 — 20339 3140
180 16740 — 16799 2362 240 20340 — 20399 3154
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noch Anlage 2 (zu $ 32a Abs. 5) — Einkommensteuer-Splittingtabelle

zu versteuerndes | tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis | inDM | von bis in DM

241 20400-- 20459 3168 301 24000— 24059 3960
242 20460-- 20519 3180 302 24060— 24119 3972
243 20520-—- 20579 3194 303 24120— 24179 3986
244 20580— 20639 3206 304 24180— 24239 3998
245 20640-- 20699 3220 305 24240— 24299 4012
246 20700— 20759 3234 306 24300— 24359 4026
247 20760— 20819 3246 307 24360— 24419 4038
248 20820— 20879 3260 308 24420— 24479 4052
249 20880— 20939 3272 309 24480— 24539 4064
250 20940—- 20999 3286 310 24540— 24599 4078
251 21000— 21059 3300 311 24600— 24659 4092
252 21060— 21119 3312 312 24660— 24719 4104
253 21120— 21179 3326 313 24720— 24779 4118
254 21180-- 21239 3338 314 247860— 24839 4130
255 21240 -— 21299 3352 315 24840— 24899 4144
256 21300— 21359 3366 316 24900— 24959 4158
257 21360— 21419 3378 317 24960— 25019 4170
258 21420— 21479 3392 318 25020— 25079 A1BA
259 21480— 21539 3404 319 25080— 25139 4196
260 21540— 21599 3418 320 25140— 25199 4210
261 21600 — 21659 3439 321 25200 — 25259 4224
262 21660— 21719 3444 322 25260— 25319 4236
263 21720 -- 21779 3458 323 25320 — 25379 4250
264 21780— 21839 3470 324 25380— 25439 4262
265 21840— 21899 3484 325 25440— 25499 4276
266 21900— 21959 3498 326 25500— 25559 4290
267 21960— 22019 3510 327 25560— 25619 4302
268 22020— 22079 3524 328 25620— 25679 4316
269 22080— 22139 3536 329 25680— 25739 4328
270 22140— 22199 3550 330 25740— 25799 4342
271 22200— 22259 3564 331 25800— 25859 4356
272 22260— 22319 3576 332 258660— 25919 4368
273 22320— 22379 3590 333 25920— 25979 4382
274 22380— 22439 3602 334 25980— 26039 4394
275 22440-- 22499 3616 335 26040— 26099 4408
276 22500— 22559 3630 336 26100— 26159 4422
277 22560 — 22619 3642 337 26160 — 26219 AA3A
278 22620— 22679 3656 338 26220— 26279 4448
279 22680-- 22739 3668 339 26280— 26339 4460
280 22740 -- 22799 3682 340 26340 — 26399 4474

281 22800 — 22859 3696 341 26400 — 26459 4488
282 22860— 22919 3708 342 26460— 26519 4500
283 22920 — 22979 3722 343 26520 — 26579 4514
284 22980-— 23039 3734 344 26580— 26639 4526
285 23040 -- 23099 3748 345 26640— 26699 4540
286 23100— 23159 3762 346 26700— 26759 4554
287 23160 — 23219 3774 347 26760 — 26819 4566
288 23220— 23279 3788 348 26820— 26879 4580
289 ...23280 — 23339 3800 349 26880— 26939 4592
290 23340— 23399 3814 350 26940— 26999 4606
291 23400— 23459 3828 351 27000— 27059 4620
292 23460— 23519 3840 352 27060— 27119 4632
293 235200— 23579 3854 353 27120— 27179 4646
294 23580— 23639 3866 354 27180— 27239 4658
295 23640— 23699 3880 355 27240.— 27299 4672
296 23700-- 23759 3894 356 27300— 27359 4686
297 23760 — 23819 3906 357 27360 — 27419 4698
298 23820-—- 23879 3920 358 27420— 27479 4712
299 23880— 23939 3932 359 27480— 27539 4724
300 23940— 23999 3946 360 27540— 27599 4738



362
363
364
365
366
367
368
369
370
si
372
373
374
375
376
377
378
379
380

381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

zu versteuerndes I tarifliche zu versteuerndes tarifliche
| Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-

in DM steuer Nummer in DM steuer
von bis | in DM von bis in DM

27600 — 27659 4732 421 31200 — 31259 5544
27660 — 27719 4764 422 31260 — 31319 5556
27720 — 27779 4778 423 31320 — 31379 5570
27780 — 27839 4790 424 31380 — 31439 5982
27840 — 27899 4804 425 31440 — 31499 5596
27900 — 27959 4818 426 31500 — 31559 5610
27960 — 28019 4830 427 31560 — 31619 5622
28020 — 28079 4844 428 31620 — 31679 5636
28080 — 28139 4856 429 31680 — 31739 5648
28140 — 28199 4870 430 31740 — 31799 5662
28200 — 28259 4884 431 31800 — 31859 5676
28260 — 28319 4896 432 31860 — 31919 5688
28320 — 28379 4910 433 31920 — 31979 5702
28380 — 28439 4922 434 31980 — 32039 5714
28440 — 28499 4936 435 32040 — 32099 5728
28500 — 28559 4950 436 32100 — 32159 5746
28560 — 28619 4962 437 32160 — 32219 5764
28620 — 28679 4976 438 32220 — 32279 5782
28680 — 28739 4988 439 32280 — 32339 5802
28740 — 28799 5002 440 32340 -—- 32399 5820

28800 — 28859 5016 441 32400 — 32459 5838
28860 — 28919 5028 442 32460 — 32519 5858
28920 — 28979 5042 443 32520 — 32579 5876
28980 — 29039 5054 444 32580 — 32639 5894
29040 — 29099 5068 445 32640 — 32699 5912
29100 — 29159 5082 446 32700 — 32759 5932
29160 — 29219 5094 447 32760 — 32819 5950
29220 — 29279 5108 448 32820 — 32879 5970
29280 — 29339 5120 449 32880 — 32939 5988
29340 — 29399 5134 450 32940 — 32999 6006
29400 — 29459 5148 451 33000 — 33059 6026
29460 — 29519 5160 452 33060 — 33119 6044
29520 — 29579 5174 453 33120 — 33179 6062
29580 — 29639 5186 454 33180 — 33239 6082
29640 — 29699 5200 455 33240 — 33299 6100
29700 — 29759 5214 456 33300 — 33359 6120
29760 — 29819 5226 457 33360 — 33419 6138
29820 — 29879 5240 458 33420 — 33479 6156
29880 — 29939 5252 459 33480 — 33539 6176
29940 — 29999 5266 460 33540 — 33599 6194

30000 — 30059 5280 461 33600 — 33659 6214
30060 — 30119 5292 462 33660 — 33719 6232
30120 -—- 30179 3306 463 33720 — 33779 6252
30180 — 30239 5318 464 33780 — 33839 6270
30240 — 30299 5332 465 338340 °— 33899 6290
30300 — 30359 5346 466 33900 — 33959 6308
30360 — 30419 5358 467 33960 — 34019 6328
30420 — 30479 3372 468 34020 — 34079 6346
30480 — 30539 5384 469 34080 — 34139 6366
30540 — 30599 5398 470 34140 — 34199 6384
30600 — 30659 5412 471 34200 — 34259 6404
30660 — 30719 5424 472 34260 — 34319 6424
30720 — 30779 5438 473 34320 — 34379 6442
30780 — 30839 5450 474 34380 — 34439 6462
30840 — 30899 5464 475 34440 — 34499 6480
30900 — 30959 5478 476 34500 — 34559 6500
30960 — 31019 5490 477 34560 — 34619 6520
31020 — 31079 5504 478 34620 — 34679 6538
31080 — 31139 5516 479 34680 — 34739 6558
31140 — 31199 5530 480 34740 — 34799 6576
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noch Anlage 2 (zu $ 32a Abs. 5) — Einkommensteuer-Splittingtabelle

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer | in DM steuervon bis inDM von bis inDM

481 34800 -—- 34859 6596 541 38400 — 38459 7784
482 34860 -—- 34919 6616 542 38460 — 38519 7804
483 34920 -- 34979 6634 543 38520 — 38579 "7826
484 34980 -— 35039 6654 544 : 38580 — 38639 7846
485 35040 -—- 35099 6674 545 38640 °— 38699 7866
486 35100 -—- 35159 6692 546 38700 — 38759 7886
487 35160 --- 35219 6712 547 38760 — 38819 7906
488 35220 -— 35279 6732 548 388320— 38879 7928
489 35280 - 35339 6752 549 38880 — 38939 7948
490 35340 -—- 35399 6770 550 38940 — 38999 7968
491 35400 —- 35459 6790 551 39000 — 39059 7983
492 35460 -—- 35519 6810 552 39060 — 39119 8008
493 35520 -- 35579 6828 553 39120 — 39179 8030
494 35580 -— 35639 6848 554 39180 — 39239 8050
495 35640 -—- 35699 6868 555 39240 — 39299 8070
496 35700 -- 35759 6888 556 39300 — 39359 8092
497 35760 -- 35819 6908 557 39360 — 39419 8112
498 35820 -- 35879 6926 558 394220— 39479 8132
499 35880 -- 35939 6946 559 39480 — 39539 8152
500 35940 —- 35999 6966 560 39540 — 39599 8174

501 36000 — 36059 6986 561 39600 — 39659 8194
502 36060 — 36119 7006 562 39660 — 39719 8214
503 36120 — 36179 7024 563 39720 — 39779 8236
504 36180 -- 36239 7044 564 39780 — 39839 8256
505 36240 — 36299 7064 565 39840 — 39899 8276
506 36300 — 36359 7084 566 39900 — 39959 8298
507 36360 — 36419 7104 567 39960 — 40019 8318
508 36420 — 36479 7124 568 40020 — 40079 8338
509 36480 -——-36539 7144 569 40080 — 40139 8360
510 36540 — 36599 7162 570 40140 — 40199 8380
511 36600 — 36659 7182 571 40200 — 40259 8402
512 36660 — 36719 7202 572 40260 — 40319 8422
513 36720 — 36779 7222 573 - 40320 — 40379 8442
514 36780 — 36839 7242 574 403830 — 40439 8464
515 36840 — 36899 7262 575 40440 — 40499 8484
516 36900 — 36959 7282 576 40500 — 40559 8506
517 36960 — 37019 7302 577 40560 — 40619 8526
518 37020 — 37079 7322 578 40620 — 40679 8548
519 37080 — 37139 7342 579 40680 — 40739 8568
520 37140 — 37199 7362 580 40740 — 40799 8590

521 37200 — 37259 7382 581 40800 — 40859 8610
522 37260 — 37319 7402 582 408660 — 40919 8630
323 37320 — 37379 7422 583 40920 — 40979 8652
524 37380 — 37439 7442 584 40980 — 41039 8672
525 37440 -—- 37499 7462 - 585 41040 — 41099 8694
526 37500 — 37559 7482 586 41100 — 41159 8716
527 37560 — 37619 7502 587 41160 — 41219 8736
528 37620 — 37679 7522 588 41220 — 41279 8758
529 37680 -—- 37739 7542 589 41280 — 41339 8778
530 37740 — 37799 7562 590 41340 — 41399 8300
531 37800 — 37859 7582 591 41400 — 41459 8820
532 37860 — 37919 7602 592 41460 — 41519 8842
533 37920 -—- 37979 7622 593 41520 — 41579 8862
534 37980 — 38039 7642 594 41580 — 41639 8884
535 38040 -- 38099 7662 595 41640 — 41699 8904
536 38100 — 38159 7684 596 41700 — 41759 8926
337 38160 — 38219 7704 597 41760 — 41819 8948
538 38220 -— 38279 Fr24 598 41820 — 41879 8968
539 38280 -—- 38339 7744 599 41880 — 41939 8990
540 38340 °— 38399 7764 600 41940 — 41999 9012
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noch Anlage 2 (zu $ 32a Abs.5) - - Einkommensteuer-Splittingtabelle

zu versteuerndes tarifliche \ zu versteuerndes tarifliche
laufende | Einkommen Einkommen- laufende | Einkommen | Einkommen-
Nummer | in DM steuer Nummer : in DM | steuer

bis von | in DM | von bis | in DM

601 42000 — 42059 9032 661 45600 — 45659 10336
602 42060 -—- 42119 9054 662 45660 — 45719 10358
603 42120 — 42179 9074 663 45720 — 45779 10380
604 42180 — 42239 9096 664 45780 — 45839 10402
605 42240 — 42299 9118 665 45840 °— 45899 10424
606 42300 -- 42359 9138 666 45900 -—- 45959 10448
607 42360 — 42419 9160 667 45960 — 46019 10470
608 42420 -— 42479 9182 6683 46020 — 46079 10492
609 42480 —- 42539 9204 \ 669 46080 — 46139 10514
610 42540 — 42599 9224 670 46140 — 46199 10536
611 42600 — 42659 9246 671 46200 — 46259 10558
612 42660 — 42719 9268 672 46260 — 46319 10580
613 42720 — 42779 9288 673 46320 — 46379 10604
614 42780 — 42839 9310 674 46380 — 46439 10626
615 42840 — 42899 9332 675 46440 — 46499 10648
616 42900 — 42959 9354 676 46500 — 46559 10670
617 42960 — 43019 9374 677 46560 — 46619 10692
618 43020 —- 43079 9396 678 46620 — 46679 10716
619 43080 — 43139 9418 679 46680 — 46739 10738
620 43140 — 43199 9440 680 46740 — 46799 10760

621 43200 — 43259 9460 681 46800 — 46859 10782
622 43260 — 43319 9482 682 46860 — 46919 10804
623 43320 -—- 43379 9504 683 46920 — 46979 10828
624 43380 — 43439 9526 684 46980 — 47039 10850
625 43440 — 43499 9548 685 47040 — 47099 10872
626 43500 — 43559 9568 686 47100 — 47159 10894
627 43560 — 43619 9590 687 47160 — 47219 10918
628 43620 — 43679 9612 . 688 47220 — 47279 10940
629 43680 — 43739 9634 689 47280 — 47339 10962
630 43740 — 43799 9656 690 47340 — 47399 10986
631 43800 — 43859 9678 691 47400 — 47459 11008
632 438660 — 43919 9700 692 47460 — 47519 11030
633 43920 — 43979 9720 693 47520 — 47579 11054
634 43980 — 44039 9742 694 47580 — 47639 11076
635 44040 -— 44099 9764 - 695 47640 — 47699 11098
636 44100 — 44159 9786 696 47700 — 47759 11122
637 44160 — 44219 9808 697 47760 — 47819 11144
638 44220 — 44279 9830 698 47820 — 47879 11166
639 44280 — 44339 9852 699 47880 — 47939 11190
640 44340 — 44399 9874 700 46940 — 47999 11212

641 44400 — 44459 9896 701 48000 — 48059 11234
642 44460 — 44519 9918 702 48060 — 48119 11258
643 44520 — 44579 9940 703 48120 — 48179 11280
644 44580 — 44639 9962 704 48180 -— 48239 11302
645 44640 — 44699 9984 705 48240 — 48299 11326
646 44700 — 44759 10006 706 48300 — 48359 11348
647 44760 — 44819 10028 707 48360 — 48419 11372
648 44820 — 44879 10050 708 48420 — 48479 11394
649 44880 — 44939 10072 709 48480 — 48539 11418
650 44940 — 44999 10094 710 48540 — 48599 11440
651 45000 — 45059 10116 zı 48600 — 48659 11462
652 45060 -— 45119 10138 712 48660 — 48719 11486
653 45120 -—- 45179 10160 713 48720 — 48779 11508
654 45180 -— 45239 10182 714 48780 — 48839 11532
655 45240 — 45299 10204 715 48840 -—- 48899 11554
656 45300 — 45359 10226 716 48900 — 48959 11578
657 45360 — 45419 10248 717 48960 —- 49019 11600
658 45420 -— 45479 10270 718 49020 -- 49079 11624
659 45480 — 45539 10292 719 49080 — 49139 11646
660 45540 — 45599 10314 720 49140 — 49199 11670
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noch Anlage 2 (zu $ 32a Abs. 5) — Einkommensteuer-Splittingtabelle

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen ı Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM | steuer Nummer in DM . steuer

von bis in DM von bis in DM

721 49200 - 49259 11692 781 52800 — 52859 13098
722 49260 -- 49319 11716 782 52860 — 52919 13122
723 49320 -—- 49379 11738 783 52920 -—- 52979 13146
724 49380 -- 49439 11762 784 532980 — 53039 13170
725 49440 -—- 49499 11784 785 53040 — 53099 13192
726 49500 -— 49559 11808 786 53100 — 53159 13216
727 49560 — 49619 11830 787 53160 — 53219 13240
728 49620 — 49679 11854 788 53220 — 53279 13264
729 49680 — 49739 11876 789 532830 -— 53339 13288
730 49740 — 49799 11900 790 53340 — 53399 13312
731 49800 -—- 49859 11924 79 53400 — 53459 13336
732 49860 — 49919 11946 792 53460 — 53519 ° 13360
733 49920 —- 49979 11970 793 53520 — 53579 13384
734 49980 -—- 50039 11992 794 535860 — 53639 13408
735 50040 —- 50099 12016 795 53640 — 53699 13432
736 50100 -— 50159 12040 796 53700 — 533759 13456
737 50160 — 50219 12062 797 53760 — 53819 13480
738 50220 — 50279 12086 798 53820 — 53879 13504
739 50280 -— 50339 12108 799 53880 — 53939 13528
740 50340 -—- 50399 12132 800 53940 °— 53999 13552

741 50400 -- 50459 12156 801 54000 — 54059 13576
742 50460 -—- 50519 12178 802 54060 — 54119 13600
743 50520 -—- 50579 12202 803 54120 — 54179 13624
744 50580 -—-- 50639 12226 804 54180 — 54239 13648
745 50640 -—- 50699 12248 805 54240 — 54299 13672
746 50700 -- 50759 12272 806 54300 — 54359 13696
747 50760 -—- 50819 12296 807 54360 — 54419 13720
748 50820 — 50879 12318 808 54420 — 54479 13744
749 50880 -- 50939 12342 809 54480 — 54539 13770
750 50940 -—- 50999 12366 810 54540 — 54599 13794
751 51000 — 51059 12390 811 54600 — 54659 13818
752 51060 -- 51119 12412 812 54660 — 54719 13842
753 51120 -—- 51179 12436 813 54720 — 54779 13866
754 51180 —- 51239 12460 814 54780 — 54839 13890
755 51240 — 51299 12482 815 54840 — 54899 13914
756 51300 — 51359 12506 816 54900 — 54959 13938
757 51360 -- 51419 12530 817 54960 — 55019 13962
758 51420 — 51479 12554 818 55020 — 355079 13988
759 51480 -- 51539 12576 819 55080 — 55139 14012
760 51540 — 51599 12600 820 55140 — 55199 14036

761 51600 —- 51659 12624 821 55200 — 55259 14060
762 51660 — 51719 12648 822 55260 — 55319 14084
763 51720 — 51779 12672 823 55320 — 55379 14108
764 51780 -—- 51839 12694 824 55380 — 55439 14132
765 51840 — 51899 12718 825 55440 7— 55499 14158
766 51900 — 51959 12742 826 55500 — 55559 14182
767 51960 — 52019 12766 827 55560 — 55619 14206
768 52020 — 52079 12790 828 55620 — 55679 14230
769 52080 — 52139 12812 829 55680 — 55739 14254
770 52140 — 52199 12836 830 55740 — 55799 14280
771 52200 — 52259 12860 831 55800 — 55859 14304
772 52260 -—- 52319 12884 832 558660 — 55919 14328
773 52320 — 52379 12908 833 55920 — 55979 14352
774 52380 — 52439 12932 834 55980 — 56039 14376
775 52440 -- 52499 12954 835 56040 — 56099 14402
776 52500 -— 52559 12978 836 56100 — 56159 14426
777 52560 — 52619 13002 " 837 56160 — 56219 14450
778 52620 — 52679 13026 838 56220 — 56279 14474
779 52680 — 82739 13050 839 56280 — 56339 14500
780 52740 — 52799 13074 840 56340 — 56399 14524



laufende
Nummeı

841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860

861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880

881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900

||
| von

56400
56460
56520
36580
56640
56700
36760
56820
56880
56940
57000
57060
57120
57180
57240
57300
37360
97420
57480
57540

57600
57660
37720
57780
57840
57900
57960
58020
58080
58140
58200
58260
58320
38380
58440
58500
38560
58620
58680
58740

58800
58860
58920
38980
59040
59100
59160
59220
39280
59340

59460
39520
59580
59640
39700
59760
59820
59880
59940

bis

36459
56519
56579
56639
36699
56759
36819
36879
56939
56999
57059
57119
57179
37239
57299
57359
57419
57479
57539
37599

57659
57719
37779
57839
37899
37959
58019
58079
58139
38199
38259
58319
38379
58439
58499
38559
38619
58679
58739
38799

38859
58919
58979
59039
59099
59159
59219
59279
59339
59399
59459
59519
39579
59639
59699
59759

39879
59939
59999

tarifliche tarifliche|
Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-

steuer Nummer | in DM steuer
in DM | von bis in DM

14548 901 60000— 60059 16042
14572 902 60060— 60119 16066
14598 903 60120— 60179 16092
14622 904 60180— 60239 16118
14646 905 60240— 60299 16142
14672 906 60300-—- 60359 16168
14696 907 60360— 60419 16192
14720 908 60420— 60479 16218
14746 909 60480— 60539 16244
14770 910 60540— 60599 16268
14794 911 60600— 60659 16294
14820 912 60660— 60719 16320
14844 913 60720— 60779 16344
14868 914 60780— 60839 16370
14894 915 60840°— 60899 16396
14918 916 60900— 60959 16420
14942 917 60960— 61019 16446
14968 918 61020— 61079 16472
14992 919 61080-—- 61139 16496
15016 920 61140— 61199 16522
15042 921 61200— 61259 16548
15066 922 61260— 61319 16574
15092 923 61320— 61379 16598
15116 924 61380— 61439 16624
15140 925 61440— 61499 16650
15166 926 61500— 61559 16676
15190 927 61560-—- 61619 16700
15216 928 61620— 61679 16726
15240 929 61680— 61739 1675215264 930 61740— 61799 16778
15290 931 61800— 61859 16802
15314 932 61860— 61919 16828
15340 933 61920— 61979 16854
15364 934 61980— 62039 16880
15390 935 62040— 62099 16904
15414 936 62100— 62159 16930
15440 937 62160— 62219 16956
15464 938 62220 — : 62279 16982
15490 939 62280— 62339 17008
15514 940 62340 — 62399 17032
15540 941 62400— 62459 17058
15564 942 62460— 62519 17084
15590 943 62520— 62579 17110
15614 944 62580— 62639 17136
15640 945 62640— 62699 17162
15664 946 62700— 62759 17186
15690 947 62760— 62819 17212
15714 948 62820— 62879 17238
15740 949 62880— 62939 17264
15764 950 62940— 62999 17290
15790 951 63000— 63059 17316
15814 952 63060— 63119 17340
15840 953 63120— 63179 17366
15866 954 63180— 63239 17392
15890 955 63240— 63299 17418
15916 956 63300— 63359 17444
15940 957 63360— 63419 17470
15966 958 63420— 63479 17496
15990 959 63480— 63539 17522
16016 960 63540— 63599 17548



laufende
Nummer

63600
63660
63720
63780
63840
63900
63960
64020
64080
64140
64200
64260
64320
64380
64440
64500
64560
64620
64680
64740

64800
64860
64920
64980
65040
65100
65160
65220
65280
65340
65400
65460
65520
65580
65640
65700
65760
65820
65880
65940

66000
66060
66120
66180
66240
66300
66360
66420
66480
66540
66600
66660
66720
66780
66840
66900
66960
67020
67080
67140

in DM
bis

63659
63719
63779
63839
63899
63959
64019
64079
64139
64199
64259
64319
64379
64439
64499
64559
64619
64679
64739
64799

64859
64919
64979
65039
65099
65159
65219
65279
65339
65399
65459
65519
65579
65639
65699
65759
65819
65879
65939
65999
66059
66119
66179
66239
66299
66359
66419
66479
66539
66599
66659
66719
66779
66839
66899
66959
67019
67079
67139
67199

2261

tarifliche tarifliche
Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-

steuer Nummer in DM steuer
in DM von bis in DM

17574 1021 67200 — 67259 19140
17598 1022 67260 — 67319 19166
17624 1023 67320 — 67379 19192
17650 1024 67380 — 67439 19220
17676 1025 67440 — 67499 19246
17702 1026 67500 — 67559 19272
17728 1027 67560 — 67619 19298
17754 1028 67620 — 67679 19324
17780 1029 67680 — 67739 19352
17806 1030 67740 — 67799 19378
17832 1031 67800 — 67859 19404
17858 1032 67860 — 67919 19430
17884 1033 67920 — 67979 19458
17910 1034 67980 — 68039 19484
17936 1035 68040 — 68099 19510
17962 1036 68100 — 68159 19536
17988 1037 68160 — 68219 19564
18014 1038 68220 — 68279 19590
18040 1039 68280 — 68339 19616
18066 1040 68340 -—— 68399 19644

18092 1041 68400 — 68459 19670
18118 1042 68460 — 68519 19696
18144 1043 68520 — 68579 19722
18170 1044 68580 — 68639 19750
18196 1045 68640 -— 68699 19776
18222 1046 68700 — 68759 19802
18248 1047 68760 — 68819 19830
18274 1048 68820 — 68879 19856
18300 1049 68880 — 68939 19882
18326 1050 68940 °— 68999 19910
18352 1051 69000 — 69059 19936
18378 1052 69060 — 69119 19962
18404 1053 69120 — 69179 19988
18430 1054 69180 — 69239 20016
18456 1055 69240 — 69299 20042
18484 1056 69300 — 69359 20068
18510 1057 69360 — 69419 20096
18536 1058 69420 — 69479 20122
18562 1059 69480 — 69539 20150
18588 1060 69540 °— 69599 20176

18614 1061 69600 — 69659 20202
18640 1062 69660 -- 69719 20230
18666 1063 69720 — 69779 20256
18692 1064 69780 — 69839 20282
18718 1065 69840 °— 69899 20310
18746 1066 69900 — 69959 20336
18772 1067 69960 — 70019 20364
18798 1068 70020 — 70079 20390
18824 1069 70080 — 70139 20416
18850 1070 70140 — 70199 20444
18876 1071 70200 — 70259 20470
18902 1072 70260 — 70319 20498
18930 1073 - 70320 — 70379 20524
18956 1074 70380 — 70439 20550
18982 1075 70440 — 70499 20578
19008 1076 70500 — 70559 20604
19034 1077 70560 — 70619 20632
19060 1078 70620 — 70679 20658
19088 1079 70680 — 70739 20686
19114 1080 70740 — 70799 20712



2262

tarifliche } tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende | Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM | von bis in DM

1081 70800 -- 70859 20738 1141 74400 —- 74459 22366
1082 70860 — 70919 20766 1142 74460 — 74519 22394
1083 70920 — 70979 20792 1143 74520 — 74579 22420
1084 70980 — 71039 20820 1144 74580 — 74639 22448
1085 71040 -—- 71099 20846 1145 74640 — 74699 22476
1086 71100 — 71159 20874 1146 74700 — 74759 22502
1087 71160 71219 20900 1147 74760 — 74819 22530
1088 71220 — 71279 20928 1148 74820 74879 22558
1089 71280 -- 71339 20954 1149 74880 — 74939 22584
1090 71340 — 71399 20982 1150 74940 — 74999 22612
1091 71400 -—- 71459 21008 1151 75000 — 75059 22640
1092 71460 — 71519 21036 1152 75060 — 75119 22668
1093 71520 — 71579 21062 1153 75120 — 75179 22694
1094 71580 — 71639 21090 1154 75180 — 75239 22722
1095 71640 -- 71699 21116 1155 75240 — 75299 22750
1096 71700 -— 71759 21144 1156 75300 — 75359 22776
1097 71760 -—- 71819 21170 1157 75360 — 75419 22804
1098 71820 — 71879 21198 1158 75420 — 75479 22832
1099 71880 — 71939 21224 1159 75480 — 75539 22860
1100 71940 -——-71999 21252 1160 75540 — 75599 22886

1101 72000 — 72059 21278 1161 75600 — 75659 22914
1102 72060 — 72119 21306 1162 75660 — 75719 22942
1103 72120 — 72179 21332 1163 75720 — 75779 22970
1104 72180 — 72239 21360 1164 75780 — 75839 22996
1105 72240 — 72299 21386 1165 75840 — 75899 23024
1106 72300 — 72359 21414 1166 75900 — 75959 23052
1107 72360 — 72419 21440 1167 75960 — 76019 23080
1108 72420-— 72479 21468 1168 76020— 76079 23106
1109 72480 0— 72539 21494 1169 76080 — 76139 23134
1110 72540 — 72599 21522 1170 76140 — 76199 23162
1111 72600 — 72659 21550 1171 76200 — 76259 23190
1112 72660 — 72719 21576 1172 76260 — 76319 23216
1113 72720 — 72779 21604 1173 76320 — 76379 23244
1114 72780 - 72839 21630 1174 763860 — 76439 23272
1115 72840 — 72899 21658 1175 76440 — 76499 23300
1116 72900 72959 21684 1176 76500 — 76559 23326
1117 72960 — 73019 21712 1177 76560 — 76619 23354
1118 73020 — 73079 21740 1178 76620 — 76679 23382
1119 73080 — 73139 21766 1179 76680— 76739 23410
1120 73140— 73199 21794 1180 76740— 76799 23438
1121 73200 — 73259 21820 1181 76800 — 76859 23464
1122 73260 — 73319 21848 1182 76860 — 76919 23492
1123 73320 — 73379 21876 1183 76920 — 76979 23520
1124 73380 — 73439 21902 1184 76980 — 77039 23548
1125 73440 — 73499 21930 1185 77040 — 77099 23576
1126 73500 — 73559 21956 1186 77100 — 77159 23602
1127 73560 -— 73619 21984 1187 77160 — 77219 23630
1128 73620 -- 73679 22012 1188 77220 — 77279 23658
1129 73680 — 74739 22038 1189 77280 — 77339 23686
1130 73740 - 73799 22066 1190 77340 — 77399 23714
1131 73800 — 73859 22092 1191 77400 — 77459 23742
1132 73860 — 73919 22120 1192 77460 — 77519, 23768
1133 739320 -— 73979 22148 1193 77520 — 77579 23796
1134 73980 -—- 74039 22174 1194 77580 — 77639 23824
1135 74040 — 74099 22202 1195 77640 — 77699 23852
1136 74100 — 74159 22230 1196 77700 — 77759 23880
1137 74160 — 74219 22256 1197 77760 — 77819 23908
1138 74220 — 74279 22284 1198 77820 — 77879 23934
1139 74280 — 74339 22312 1199 77880 — 77939 23962
1140 74340 — 74399 22338 1200 77940 — 77999 23990
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noch Anlage2 (zu $ 32a Abs. 3) — Einkommensteuer-Splittingtabelle

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes | tarifliche
laufende Einkommen | Einkommen- laufende Einkommen | Einkommen-
Nummer | in DM steuer Nummer |! in DM | steuer

| von bis | in DM | von bis | in DM

1201 78000 78059 24018 1261 81600 — 81659 25692
1202 78060 78119 24046 1262 81660 — 81719 25720
1203 78120 -- 78179 24074 1263 81720 — 81779 25748
1204 78180 -- 78239 24102 1264 81780 — 81839 25776
1205 78240 -—- 78299 24128 1265 81840 — 81899 25804
1206 78300 -- 78359 24156 1266 81900 — 81959 25832
1207 78360 —- 78419 24184 1267 81960 — 82019 25860
1208 78420 -—- 78479 24212 1268 82020 — 82079 25888
1209 78480 —- 78539 24240 1269 82080 — 82139 25916
1210 78540 - 78599 24268 1270 82140 — 82199 25944
1211 78600 — 78659 24296 1271 82200 — 82259 25972
1212 78660 -—- 78719 24324 1272 82260 — 82319 26000
1213 78720 —- 78779 24352 1273 82320 — 82379 26028
1214 78780 - 78839 24378 1274 82380 — 82439 26056
1215 78840 —- 78899 24406 1275 82440 — 82499 26084
1216 78900 -— 78959 24434 1276 82500 — 82559 26112
1217 78960 -- 79019 24462 1277 82560 — 82619 26142
1218 79020 -—- 79079 24490 1278 82620 — 82679 26170
1219 79080 --- 79139 24518 1279 82680 — 82739 26198
1220 79140 - 79199 24546 1280 82740 — 82799 26226

1221 79200 -—- 79259 24574 1281 82800 — 82859 26254 _
1222 79260 -- 79319 24602 1282 82860 — 82919 26282
1223 79320 — 79379 24630 1283 82920 — 82979 26310
1224 79380 — 79439 24658 1284 82980 — 83039 26338
1225 79440 —- 79499 24686 - 1285 83040 — 83099 26366
1226 79500 -- 79559 24712 1286 83100 — 83159 26394
1227 79560 -—- 79619 24740 1287 83160 — 83219 26422
1228 79620 -- 79679 24768 1288 83220 — 83279 26450
1229 79680 -— 79739 24796 1289 83280 — 83339 26480
1230 79740 -- 79799 24824 1290 83340 — 83399 26508
1231 79800 -— 79859 24852 1291 83400 — 83459 26536
1232 79860 -—- 79919 24880 1292 83460 — 83519 26564
1233 79920 -—- 79979 24908 1293 83520 — 83579 26592
1234 79980 -—- 80039 24936 1294 83580 — 83639 26620
1235 80040 -—- 80099 24964 1295 83640 — 83699 26648
1236 80100 -—- 80159 24992 1296 83700 — 83759 26676
1237 80160 -—- 80219 25020 1297 83760 — 83819 26704
1238 80220 -- 80279 25048 1298 83820 — 83879 26732
1239 80280 -—- 80339 25076 1299 83880 — 83939 26762
1240 80340 —- 80399 25104 1300 83940 — 83999 26790

1241 80400 -——- 80459 25132 1301 84000 — 84059 26818
1242 80460 -—- 80519 25160 1302 84060 — 84119 26846
1243 80520 -- 80579 25188 1303 84120 — 84179 26874
1244 80580 -— 80639 25216 1304 84180 — 84239 26902
1245 80640 -—- 80699 25244 1305 84240 — 84299 26930
1246 80700 —- 80759 25272 1306 84300 — 84359 26958
1247 80760 —- 80819 25300 1307 84360 — 84419 26988
1248 80820 --- 80879 25328 1308 84420 — 84479 27016
1249 80880 ——- 80939 25356 1309 84480 — 84539 27044
1250 80940 -- 80999 25384 1310 84540 — 84599 27072
1251 81000 — 81059 23412 1311 84600 — 84659 27100
1252 81060 — 81119 25440 1312 84660 °— 84719 27128
1253 81120 — 81179 25468 1313 84720 — 84779 27156
1254 81180 — 81239 25496 1314 84780 — 84839 27186
1255 81240 — 81299 23524 1315 84840 — 84899 27214
1256 81300 -- 81359 25552 1316 84900 — 84959 27242
1257 81360 — 81419 25580 1317 84960 — 85019 27270
1258 81420 -—- 81479 25608 1318 85020 — 85079 27298
1259 81480 — 81539 25636 1319 85080 -— 85139 27326
1260 81540 — 81599 25664 1320 85140 — 85199 27334



1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340

1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360

1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380

| tarifliche tarifliche
Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-

in DM steuer Nummer in DM steuer
von bis in DM von bis in DM

85200 — 85259 27384 1381 88800 — 88859 29090
85260 — 85319 27412 1382 88860 — 88919 29118
85320 — 85379 27440 1383 88920 — 88979 29146
85380 — 85439 27468 1384 88980 — 89039 29176
85440 °— 85499 27496 1385 89040 — 89099 29204
85500 -- 85559 27524 1386 89100 — 89159 29232
85560 — 85619 27554 1387 89160 — 89219 29260
85620 -- 85679 27582 1388 89220 — 89279 29290
85680 — 85739 27610 1389 89280 — 89339 29318
85740 85799 27638 1390 89340 — 89399 29346
85800 -- 85859 27666 1391 89400 — 89459 29376
85860 -—- 85919 27696 1392 89460 — 89519 29404
85920 — 85979 27724 1393 89520 — 89579 29432
85980 -—- 86039 27752 1394 89580 — 89639 29460
86040 — 86099 27780 1395 89640 — 89699 29490
86100 - 86159 27808 1396 89700 — 89759 29518
86160 — 86219 27836 1397 89760 — 89819 29546
86220 -— 86279 27866 1398 89820 — 89879 29576
86280 86339 27894 1399 89880 — 89939 29604
86340 — 86399 27922 1400 89940 °— 89999 29632

86400 — 86459 27950 1401 90000 — 90059 29660
86460 — 86519 27978 1402 90060 — 90119 29690
86520 — 86579 28008 1403 90120 — 90179 29718
86580 — 86639 28036 1404 90180 — 90239 29746
86640 °— 86699 28064 1405 90240 — 90299 29776
86700 — 86759 28092 1406 90300 — 90359 29804
86760 — 86819 28122 1407 90360 — 90419 29832
86820 — 86879 28150 1408 90420 — 90479 29862
86880 — 86939 28178 1409 90480 — 90539 29890
86940 — 86999 28206 1410 90540 — 90599 29918
87000 — 87059 28234 1411 90600 — 90659 29946
87060 -— 87119 28264 1412 90660 — 90719 29976
87120 — 87179 28292 1413 90720 — 90779 30004
87180 — 87239 28320 1414 90780 — 90839 30032
87240 — 87299 28348 1415 90840 — 90899 30062
87300 — 87359 28376 1416 90900 — 90959 30090
87360 — 87419 28406 1417 90960 — 91019 30118
87420 — 87479 28434 1418 91020 — 91079 30148
87480 — 87539 28462 1419 91080 — 91139 30176
87540 — 87599 28490 1420 91140 — 91199 30204

87600 — 87659 28520 1421 91200 — 91259 30234
87660 — 87719 28548 1422 91260 — 91319 30262
87720 — 87779 28576 1423 91320 — 91379 30290
87780 - 87839 28604 1424 91380 — 91439 30320
87840 — 87899 28634 1425 91440 — 91499 30348
87900 -— 87959 28662 1426 91500 — 91559 30376
87960 — 88019 28690 1427 91560 — 91619 30406
88020 - 88079 28718 1428 91620 -——-91679 30434
88080 —- 88139 28748 1429 91680 — 91739 30462
88140 — 88199 28776 1430 91740 — 91799 30492
88200 88259 28804 1431 91800 — 91859 30520
88260 — 88319 28832 1432 91860 — 91919 30548
88320 88379 28862 1433 91920 -—- 91979 30578
88380 - 88439 28890 1434 91980 — 92039 30606
88440 88499 28918 1435 92040 — 92099 30634
88500 — 88559 28946 1436 92100 — 92159 30664
88560 88619 28976 1437 92160 — 92219 30692
88620 - 88679 29004 1438 92220 — 92279 30720
88680 - 88739 29032 1439 92280 — 92339 30750
88740 - 88799 29060 1440 92340 — 92399 30778



2265

tarifliche tariflichelaufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM \ | steuer Nummer in DM . steuer

von bis in DM von bis in DM

1441 92400 — 92459 30806 1501 96000 — 96119 32532
1442 92460 92519 30836 1502 96120 — 96239 32588
1443 92520 — 92579 30864 1503 96240 — 96359 32646
1444 92580 92639 30892 1504 96360 — 96479 32704
1445 92640 - 92699 30922 1505 96480 °— 96599 32762
1446 92700 -— 92759 30950 1506 96600 — 96719 32820
1447 92760 -- 92819 30980 1507 96720 — 96839 32876
1448 92820 — 92879 31008 1508 96840 — 96959 32934
1449 92880 — 92939 31036 1509 96960 — 97079 32992
1450 92940 -——-92999 31066 1510 97080 — 97199 33050
1451 93000 — 93059 31094 1511 97200 — 97319 33108
1452 93060 — 93119 31122 1512 97320 — 97439 33166
1453 93120 — 93179 31152 1513 97440 — 97559 33224
1454 93180 — 93239 31180 1514 97560 — 97679 33282
1455 93240 — 93299 31208 1515 97680 — 97799 33338
1456 93300 — 93359 31238 1516 97800 — 97919 33396
1457 93360 — 93419 31266 1517 97920 — 98039 33454
1458 93420 — 93479 31296 1518 98040 — 98159 33512
1459 93480 — 93539 31324 1519 98160 — 98279 33570
1460 93540 — 93599 31352 1520 982380 — 98399 33628

1461 93600 — 93659 31382 1521 98400 — 98519 33686
1462 93660 — 93719 31410 1522 98520 — 98639 33744
1463 93720 — 93779 31438 1523 98640 — 98759 33802
1464 93780 — 93839 31468 1524 98760 — 98879 33860
1465 938410 — 93899 31496 1525 98880 — 98999 33918
1466 93900 — 93959 31524 1526 99000 — 99119 33976
1467 93960 — 94019 31554 1527 99120 — 99239 34034
1468 94020 — 94079 31582 1528 992410 — 99359 34092
1469 94080 — 94139 31612 1529 99360 — 99479 34150
1470 94140 — 94199 31640 1530 99480 — 99599 34208
1471 94200 — 94259 31668 1531 99600 — 99719 34266
1472 94260 — 94319 31698 1532 99720 — 99839 34324
1473 94320 — 94379 31726 1533 99840 -— 99959 34382
1474 94380 — 94439 31754 1534 99960 — 100079 34440
1475 94440 — 94499 31784 1535 100080 — 100199 34498
1476 94500 — 94559 31812 1536 100200 — 100319 34556
1477 94560 — 94619 31842 1537 100320 — 100439 34614
1478 94620 — 94679 31870 1538 100440 — 100559 34672
1479 94680 — 94739 31898 1539 100560 — 100679 34732
1480 94740 — 94799 31928 1540 1006860— 100799 34790

1481 94800 — 94859 31956 1541 100800 — 100919 34848
1482 94860 — 94919 31986 1542 100920 — 101039 34906
1483 94920 — 94979 32014 1543 101040 — 101159 34964
1484 94980 — 95039 32042 1544 101160 — 101279 35022
1485 95040 — 95099 32072 1545 101280 — 101399 35080
1486 95100 — 95159 32100 1546 101400 — 101519 35138
1487 95160 — 95219 32128 1547 101520 — 101639 55198
1488 95220 — 95279 32158 1548 101640 — 101759 35256
1489 95280 — 95339 32186 1549 101760 — 101879 35314
1490 95340 — 95399 32216 1550 101880 — 101999 35372
1491 95400 — 95459 32244 1551 102000 — 102119 35430
1492 95460 — 95519 32272 1552 102120 — 102239 35488
1493 95520 — 95579 32302 1553 102240 — 102359 35548
1494 95580 — 95639 32330 1554 102360 — 102479 35606
1495 95640 — 95699 32360 1555 102480 — 102599 35664
1496 95700 — 95759 32388 1556 102600 — 102719 35722
1497 95760 — 95819 32416 1557 102720 — 102839 35780
1498 95820 — 95879 32446 1558 102840 — 102959 35840
1499 95880 — 95939 32474 1559 102960 — 103079 35898
1500 95940 °— 95999 32504 1560 103080 — 103199 35956
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noch Anlage 2 {zu8 32a Abs. 5) Einkommensteuer-Splittingtabelle

| zu versteuerndes ! tarifliche | zu versteuerndes | tarifliche
laufende | Einkommen | Einkommen- laufende Einkommen ' Einkommen-
Nummer | in DM steuer Nummer in DM | steuer

| von bis | in DM | von bis | in DM

1561 103200 — 103319 36014 1621 110400 — 110519 39552
1562 103320 — 103439 36074 1622 110520 — 110639 39612
1563 103440 —- 103559 36132 1623 110640 — 110759 39672
1564 103560 -- 103679 36190 1624 110760 — 110879 39730
1565 103680 -- 103799 36250 1625 110880 — 110999 39790
1566 103800 —- 103919 36308 1626 111000 °— 111119 39850
1567 103920 -——104039 36366 1627 111120 — 111239 39910
1568 104040 -— 104159 36424 1628 111240 — 111359 39968
1569 104160 —- 104279 36484 1629 111360 — 111479 40028
1570 104280 -- 104399 36542 1630 111480 —- 111599 40088
1571 104400 —- 104519 36600 163i 111600 — 111719 40148
1572 104520 -— 104639 36660 1632 111720 — 111839. 40206
1573 104640 -—- 104759 36718 1633 111840 — 111959 40266
1574 104760 -—- 104879 36776 1634 111960 — 112079 40326
1575 104880 -—- 104999 36836 1635 112080 — 112199 40386
1576 105000 — 105119 36894 1636 112200 — 112319 40444
1577 105120 — 105239 36954 1637 112320 —- 112439 40504
1578 105240 — 105359 37012 1638 112440 — 112559 40564
1579 105360 -— 105479 37070 1639 112560 — 112679 40624
1580 105480 — 105599 37130 1640 112680 — 112799 40684

1581 105600 — 105719 37188 1641 112800 — 112919 40744
1582 105720 -— 105839 37248 1642 112920 — 113039 40802
1583 105840 — 105959 37306 1643 113040 — 113159 40862
1584 105960 — 106079 37364 1644 113160 — 113279 40922
1585 106080 — 106199 37424 1645 113280 — 113399 40982
1586 106200 — 106319 37482 1646 113400 —- 113519 41042
1587 106320 — 106439 37542 1647 113520 — 113639 41102
1588 106440 —- 106559 37600 1648 113640 — 113759 41162
1589 106560 — 106679 37660 1649 113760 — 113879 41220
1590 106680 — 106799 37718 1650 113880 — 113999 41280
1591 106800 — 106919 37778 1651 114000 — 114119 41340
1592 106920 — 107039 37836 1652 114120 — 114239 41400
1593 107040 — 107159 37896 1653 114240 — 114359 41460
1594 107160 — 107279 37954 1654 114360 — 114479 41520
1595 107280— 107399 38014 1655 114480-— 114599 41580
1596 107400— 107519 38072 1656 114600— 114719 41640
1597 107520—- 107639 38132 1657 114720— 114839 41700
1598 107640— 107759 38190 1658 114840— 114959 41760
1599 107760— 107879 38250 .. 1659 114960— 115079 41820
1600 107880-— 107999 38308 1660 115080— 115199 41880
1601 108000 -— 108119 38368 1661 115200 — 115319 41940
1602 108120 -—- 108239 38426 1662 115320 — 115439 42000
1603 108240 — 108359 38486 1663 115440 — 115559 42058
1604 108360 — 108479 38544 1664 115560 — 115679 42118
1605 108480 -—- 108599 38604 1665 115680 — 115799 42178
1606 108600 -— 108719 38664 1666 115800 — 115919 42238
1607 108720 -—- 108839 38722 1667 115920 — 116039 42298
1608 108840 -— 108959 38782 1668 116040 — 116159 42358
1609 108960 — 109079 38840 1669 116160 — 116279 42420
1610 109080 -—- 109199 38900 1670 116280 — 116399 42480
1611 109200 — 109319 38960 1671 116400 — 116519 42540
1612 109320 — 109439 39018 1672 116520 —- 116639 42600
1613 109440 — 109559 39078 1673 116640 -- 116759 42660
1614 109560 -— 109679 39138 1674 116760 — 116879 42720
1615 109680 -— 109799 39196 1675 116880 — 116999 . 42780
1616 109800 — 109919 39256 1676 117000 — 117119 42840
1617 109920 —- 110039 39316 1677 117120 — 117239 42900
1618 110040 — 110159 39374 1678 117240 — 117359 42960
1619 110160 — 110279 39434 1679 117360 — 117479 43020
1620 110280 — 110399 39494 1680 117480 — 117599 43080



laufende
Nummer

1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700

1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720

1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740

von

117720
117840
117960
118080
118200
118320
118440
118560
118680
118800
118920
119040
119160
119280
119400
119520
119640
119760
119880

120000
120120
120240
120360
120480
120600
120720
120840
120960
121080
121200
121320
121440
121560
121680
121800
121920
122040
122160
122280

122400
122520
122640
122760
122880
123000
123120
123240
123360
123480
123600
123720
123840
123960
124080

124320
124440
124560
124680

bis

117719
117839
117959
118079
118199
118319
118439
118559
118679
118799
118919
119039
119159
119279
119399
119519
119639
119759
119879
119999

120119
120239
120359
120479
120599
120719
120839
120959
121079
121199
121319
121439
121559
121679
121799
121919
122039
122159
122279
122399

122519
122639
122759
122879
122999
123119
123239
123359
123479
123599
123719
123839
123959
124079
124199
124319
124439
124559
124679
124799

2267

ı||!

|

tarifliche | tarifliche
Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-

steuer Nummer in DM | steuer
in DM von bis | in DM

43140 1741 124800 — 124919 46776
43200 1742 124920 — 125039 46836
43260 1743 125040 — 125159 46898
43322 1744 125160 — 125279 46958
43382 1745 125280 — 125399 47020
43442 1746 125400 — 125519 47080
43502 1747 125520 — 125639 47142
43562 1748 125640 — 125759 47202
43622 1749 125760 — 125879 47264
43682 1750 125880 — 125999 47324
43744 1751 126000 — 126119 47386
43804 1752 126120 — 126239 47446
43864 1753 126240 — 126359 47508
43924 1754 126360 — 126479 47570
43984 1755 126480 — 126599 47630
44044 1756 126600 — 126719 47692
44106 1757 126720 -—- 126839 47752
44166 1758 126840 — 126959 47814
44226 1759 126960 — 127079 A7874
44286 1760 127080 — 127199 47936

44348 1761 127200 — 127319 47998
44408 1762 127320 — 127439 48058
44468 1763 127440 — 127559 48120
44528 1764 127560 — 127679 48180
44590 1765 127680 — 127799 48242
44650 1766 127800 — 127919 48304
44710 1767 127920 — 128039 48364
AAFTO 1768 128040 — 128159 48426
44832 1769 128160 — 128279 48488
44892 1770 128280 — 128399 48548
44952 1771 128400 — 128519 48610
45012 1772 128520 — 128639 48672
45074 1773 128640 — 128759 48732
45134 1774 128760 — 128879 48794
45194 1775 128880 — 128999 48856
453256 1776 129000 — 129119 48916
45316 1777 129120 — 129239 48978
45376 1778 129240 — 129359 49040
45438 1779 129360 — 129479 49100
45498 1780 129480 — 129599 . 49162

45558 1781 129600 — 129719 49224
45620 1782 129720 — 129839 49286
45680 1783 129840 — 129959 49346
45742 1784 129960 — 130079 49408
45802 1785 130080 — 130199 49470
45862 1786 130200 — 130319 49532
45924 1787 130320 — 130439 49592
45984 1788 130440 — 130559 49654
46044 1789 130560 — 130679 49716
46106 1790 130680 — 130799 49778
46166 1791 130800 — 130919 49838
46228 1792 130920 — 131039 49900
46288 1793 131040 — 131159 49962
46350 1794 131160 — 131279 50024
46410 1795 131280 — 131399 50084
46470 1796 131400 — 131519 50146
46532 1797 131520 — 131639 50208
46592 1798 131640 — 131759 50270
46654 1799 131760 — 131879 50332
46714 1800 131880 — 131999 50394
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noch Anlage 2 (zu $ 32a Abs. 5}--- Einkommensteuer-Splittingtabelle

| zu versteuerndes tarifliche | zu versteuerndes | tarifliche
laufende | Einkommen ı Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer | in DM i steuer Nummer in DM steuer

von bis | in DM | von bis | in DM

1801 132000 — 132119 50454 1861 139200 -- 139319 54174
1802 132120 — 132239 50516 1862 139320 — 139439 54238
1803 132240 -—- 132359 50578 1863 139440 -—- 139559 54300
1804 132360 -- 132479 50640 1864 139560 -— 139679 54362
1805 123480 -- 132599 50702 1865 139680 —- 139799 54424
1806 132600 --- 132719 50764 1866 139800 — 139919 54486
1807 132720 -- 132839 50824 1867 139920 -—- 140039 54550
1808 132840 --- 132959 50886 1868 140040 -—- 140159 54612
1809 132960 -— 133079 50948 1869 140160 -—- 140279 54674
1810 133080 — 133199 51010 1870 140280 --—- .140399 54736
1811 133200 -—- 133319 51072 1871 140400 — 140519 54798
1812 133320 -- 133439 51134 1872 140520 —- 140639 54862
1813 133440 -—- 133559 51196 1873 140640 — 140759 54924
1814 133560 -- 133679 51258 1874 140760 — 140879 54986
1815 133680 --—- 133799 51320 1875 140880 -—- 140999 55048
1816 133800 -- 133919 51382 1876 141000 — 141119 55112
1817 133920 — 134039 51442 1877 141120 — 141239 55174
1818 134040 -—- 134159 51504 1878 141240 — 141359 55236
1819 134160 -- 134279 51566 1879 141360 — 141479 55298
1820 134280 -— 134399 51628 1880 141480 -— 141599 55362

1821 134400 -— 134519 51690 1881 141600 -- 141719 55424
1822 134520 -- 134639 51752 1882 141720 — 141839 55486
1823 134640 -- 134759 51814 1883 141840 —- 141959 55548
1524 134760 --- 134879 51876 1884 141960 -— 142079 55612
1825 134880 -- 134999 51938 1885 142080 — 142199 55674
1826 135000 -- 135119 52000 1886 142200 -—- 142319 55736
1827 135120 —- 135239 52062 1887 142320 — 142439 55800
1828 135240 -- 135359 52124 1888 142440 -—- 142559 55862
1829 135360 -— 135479 52186 1889 142560 — 142679 55924
1830 135480 -—- 135599 52248 1890 142680 — 142799 55986
1831 135600 -- 135719 52310 1891 142800 -—- 142919 56050
1832 135720 —- 135839 52372 1892 142920 — 143039 56112
1833 135840 —- 135959 52434 1893 143040 — 143159 56174
1834 135960 -—-- 136079 52496 1894 143160 — 143279 56238
1835 136080 -— 136199 52558 1895 143280 -— 143399 56300
1836 136200-—- 136319 52620 1896 143400— 143519 56362
1837 136320— 136439 52682 1897 143520-—- 143639 56426
1838 136440 -- 136559 52744 1898 143640 -—- 143759 56488
1839 136560 -—- 136679 52806 1899 143760 — 143879 56550
1840 136680 — 136799 52868 1900 143880 — 143999 56614

1841 136800 -- 136919 52930 1901 144000 —- 144119 56676
1842 136920 -- 137039 52992 1902 144120 -—- 144239 56740
1843 137040 -- 137159 53054 1903 144240 — 144359 56802
1844 137160 -—- 137279 53116 1904 144360 — 144479 56864
1845 137280 —- 137399 53180 1905 144480 — 144599 56928
1846 137400 — 137519 53242 1906 144600 — 144719 56990
1847 137520 -- 137639 53304 1907 144720 — 144839 57054
1848 137640 — 137759 53366 1908 144840 -- 144959 57116
1849 137760 -- 137879 53428 1909 144960 — 145079 57178
1850 137880 — 137999 53490 1910 145080 — 145199 57242
1851 138000 ---. 138119 53552 1911 145200 — 145319 57304
1852 138120 —- 138239 53614 1912 145320 — 145439 57368
1853 138240 -—- 138359 53676 1913 145440 — 145559 57430
1854 138360 -- 138479 53738 1914 145560 -—- 145679 57492
1855 138480 -—- 138599 53802 1915 145680 -— 145799 57556
1856 138600 -- 138719 53864 1916 145800 — 145919 57618
1857 138720 -—- 138839 53926 - 1917 145920 -- 146039 57682
1858 138840 --- 138959 53988 1918 146040 -—- 146159 57744
1859 138960 -—- 139079 54050 1919 146160 -- 146279 57808
1860 139080 -- 139199 54112 1920 146280 — 146399 57870



1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

von

146520
146640
146760
146880
147000
147120
147240
147360
147480
147600
147720
147840
147960
148080
148200
148320
148440
148560
148680

148800
148920
149040
149160
149280
149400
149520
149640
149760
149880
150000
150120
150240
150360
150480
150600
150720
150840
150960
151080

151200
151320
151440
151560
151680
151800
151920
152040
152160
152280
152400
152520
152640
152760
152880
153000
153120
153240
153360
153480

bis

146639
146759
146879
146999
147119
147239
147359
147479
147599
147719
147839
147959
148079
148199
148319
148439
148559
148679
148799
148919
149039
149159
149279
149399
149519
149639
149759
149879
149999
150119
150239
150359
150479
150599
150719
150839
150959
151079
151199

151319
151439
151559
151679
151799
151919
152039
152159
152279
152399
152519
152639
152759
152879
152999
153119
153239
153359
153479
153599

2269

| zu versteuerndes | tarifliche
Einkommen- laufende Einkommen | Einkommen-

steuer Nummer in DM steuer
in DM von bis | in DM

57934 1981 153600 — 153719 61726
57996 1982 153720 — 153839 61790
58060 1983 153840 — 153959 61854
58122 1984 153960 — 154079 61918
58186 1985 154080. -— 154199 61980
58248 1986 154200 — 154319 62044
58312 1987 154320 — 154439 .62108
58374 1988 154440 — 154559 62172
58438 1989 154560 — 154679 62234
58500 1990 154680 — 154799 62298
58564 1991 154800 — 154919 62362
58626 1992 154920 —- 155039 62426
58690 1993 155040 —- 155159 62490
58752 1994 155160 — 155279 62552
58816 1995 155280 — 155399 62616
38878 1996 155400 — 155519 62680
58942 1997 155520 — 155639 62744
59004 1998 155640 — 155759 62808
59068 1999 155760 — 155879 62872
59130 2000 155880 — 155999 62934

59194 2001 156000 — 156119 62998
59258 2002 156120 — 156239 63062
59320 2003 156240 — 156359 63126
59384 2004 156360 — 156479 63190
59446 2005 156480 — 156599 63254
59510 2006 156600 — 156719 63318
59572 2007 156720 — 156839 63380
59636 2008 156840 —- 156959 63444
59700 2009 156960 — 157079 63508
59762 2010 157080 —- 157199 63572
59826 2011 157200 — 157319 63636
59888 2012 157320 — 157439 63700
39952 2013 157440 — 157559 63764
60016 2014 157560 -—- 157679 63828
60078 2015 157680 — 157799 63890
60142 2016 157800 —- 157919 63954
60206 2017 157920 — 158039 64018
60268 2018 158040 — 158159 64082
60332 2019 158160 — 158279 64146
60396 2020 158280 —- 158399 64210

60458 2021 158400 — 158519 64274
60522 2022 158520 — 158639 64338
60586 2023 158640 — 158759 64402
60648 2024 158760 — 158879 64466
60712 2025 158880 — 158999 64530
60776 2026 159000 — 159119 64594
60838 2027 159120 — 159239 64658
60902 2028 159240 — 159359 64720
60966 2029 159360 — 159479 64784
61028 2030 159480 — 159599 64848
61092 2031 159600 — 159719 64912
61156 . 2032 159720 — 159839 64976
61218 2033 159840 — 159959 65040
61282 2034 159960 — 160079 65104
61346 2035 160080 — 160199 65168
61410 2036 160200 — 160319 65232
61472 2037 160320 — 160439 65296
61536 2038 160440 — 160559 65360
61600 2039 160560 — 160679 65424
61664 2040 160680 — 160799 65488



2270

laufende
Nummer

2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060

2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080

2081
20822083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
20922093
20942095
2096
2097
2098
2099
2100

von
in DM

160920
161040
161160
161280
161400
161520
161640
161760
161880
162000
162120
162240
162360
162480
162600
162720
162840
162960
163080

163200
163320
163440
163560
163680
163800
163920
164040
164160

164400
164520
164640
164760
164880
165000
165120
165240
165360
165480

165600
165720
165840
165960
166080
166200
166320
166440
166560
166680
166800
166920
167040
167160
167280
167400
167520
167640
167760
167880

bis

160919
161039
161159
161279
161399
161519
161639
161759
161879
161999
162119
162239
162359
162479
162599
162719
162839
162959
163079
163199

163319
163439
163559
163679
163799
163919
164039
164159
164279
164399
164519
164639
164759
164879
164999
165119
165239
165359
165479
165599

165719
165839
165959
166079
166199
166319
166439
166559
166679
166799
166919
167039
167159
167279
167399
167519
167639
167759
167879
167999

tarifliche tarifliche
Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-

steuer Nummer in DM steuer
in DM von bis in DM

65552 2101 168000 — 168119 69408
65616 2102 168120 — 168239 69472
65680 2103 168240 — 168359 69538
65744 2104 168360 — 168479 69602
65808 2105 168480 — 168599 69666
65872 2106 168600 -—- 168719 69730
65936 2107 168720 — 168839 69796
66000 2108 168840 -—- 168959 69860
66064 2109 168960 -- 169079 69924
66130 2110 169080 -—- 169199 69988
66194 2111 169200 — 169319 70054
66258 2112 169320 — 169439 70118
66322 2113 169440 — 169559 70182
66386 2114 169560 — 169679 70248
66450 2115 169680 — 169799 70312
66514 2116 169800 — 169919 70376
66578 2117 169920 — 170039 70440
66642 2118 170040 — 170159 70506
66706 2119 170160 — 170279 70570
66770 2120 170280 —- 170399 70634

66834 2121 170400 — 170519 70700
66898 2122 170520 — 170639 70764
66962 2123 170640 — 170759 70828
67028 2124 170760 — 170879 70894
67092 2125 170880 — 170999 70958 |
67156 2126 171000 — 171119 71022
67220 2127 171120 — 171239 71088
67284 2128 171240 — 171359 71152
67348 2129 171360 — 171479 71216
67412 2130 171480 -—- 171599 71282
67476 2131 171600 — 171719 71346
67540 2132 171720 — 171839 71410
67606 2133 171840 — 171959 71476
67670 2134 171960 — 172079 71540
67734 2135 172080 — 172199 71606
67798 2136 172200 — 172319 71670
67862 2137 172320 — 172439 71734
67926 2138 172440 — 172559 71800
67992 2139 172560 — 172679 71864
68056 2140 172680 — 172799 71928

68120 2141 172800 — 172919 71994
68184 2142 1729320 — 173039 72058
68248 2143 173040 — 173159 72124
68312 2144 173160 — 173279 72188
68378 2145 173280 — 173399 72252
68442 2146 173400 — 173519 72318
68506 2147 173520 — 173639 72382
68570 2148 173640 — 173759 72448
68634 2149 173760 — 173879 72512
68700 2150 173880 — 173999 72576
68764 2151 174000 — 174119 72642
68828 2152 174120 — 174239 72706
68892 2153 174240 — 174359 72772
68956 2154 174360 — 174479 72836
69022 5155 174480 — 174599 72902
69086 2156 174600 — 174719 72966
69150 2157 174720 — 174839 73030
69214 2158 174840 — 174959 73096
69280 2159 174960 — - 175079 73160
69344 2160 175080 — 175199 73226



Nr. 107 --Tag derAusgabe:Bonn,den 12.September1974 2271

noch Anlage 2 (zu $ 32a Abs. 5) — Einkommensteuer-Splittingtabelle

zu versteuerndes | tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen | Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer | in DM | steuer Nummer in DM steuer

| von bis in DM von bis in DM

2161 175200 -- 175319 73290 2221 182400— 182519 77198
2162 175320--- 175439 73356 2222 182520— 182639 77264
2163 175440-- 175559 73420 2223 182640— 182759 77328
2164 175560— 175679 73486 2224 182760—- 182879 77394
2165 175680--- 175799 73550 2225 182880— 182999 77460
2166 175800-— 175919 73616 2226 183000-— 183119 77524
2167 175920-- 176039 73680 2227 183120— 183239 77590
2168 176040--- 176159 73746 2228 183240— 183359 77656
2169 176160-- 176279 73810 2229 183360— 183479 77720
2170 176280 ---176399 73876 2230 183480— 183599 77786
2171 176400--—-176519 73940 2231 183600— 183719 77852
2172 176520--—-176639 74006 2232 183720— 183839 77916
2173 176640-—- 176759 74070 2233 183840— 183959 77982
2174 176760-- 176879 74136 2234 183960— 184079 78048
2175 176880-—-176999 74200 2235 184080— 184199 78112
2176 177000-— 177119 74266 2236 184200— 184319 78178
2177 177120-- 177239 74330 2237 184320— 184439 78244
2178 177240 --- 177359 74396 2238 184440 — 184559 78308
2179 177360-- 177479 74460 2239 184560— 184679 78374
2180 177480 -—- 177599 74526 2240 184680— 184799 78440
2181 177600 -— 177719 74590 2241 184800 — 184919 78506
2182 177720 --- 177839 74656 2242 184920 — 185039 78570
2183 177840--- 177959 74720 2243 185040— 185159 78636
2184 177960-- 178079 74786 2244 185160— 185279 78702
2185 178080 -- 178199 74850 2245 185280 — 185399 78766
2186 178200—- 178319 74916 2246 185400— 185519 78832
2187 178320—- 178439 74980 2247 185520 —- 185639 78898
2188 178440— 178559 75046 2248 185640 — 185759 78964
2189 178560 — 178679 75110 2249 185760 — 185879 79028
2190 178680-— 178799 75176 2250 185880— 185999 79094
2191 178800 -- 178919 75242 2251 186000 — 186119 79160
2192 178920—- 179039 75306 2252 186120— 186239 79226
2193 179040-—- 179159 75372 2253 186240— 186359 79290
2194 179160—- 179279 75436 2254 186360— 186479 79356
2195 179280 -- 179399 75502 2255 186480 — 186599 79422
2196 179400-- 179519 75568 2256 186600— 186719 79488
2197 179520— 179639 75632 2257 186720— 186839 79552
2198 179640-- 179759 75698 2258 186840—- 186959 79618
2199 179760-— 179879 75762 2259 186960— 187079 79684
2200 179880—- 179999 75828 2260 187080— 187199 79750
2201 180000—- 180119 75892 2261 187200— 187319 79814
2202 180120— 180239 75958 2262 187320— 187439 79880
2203 180240— 180359 76024 2263 187440— 187559 79946
2204 180360— 180479 76088 2264 187560— 187679 80012
2205 180480-- 180599 76154 2265 187680— 187799 80078
2206 180600-—- 180719 76218 2266 187800— 187919 80142
2207 180720— 180839 76284 2267 187920— 188039 80208
2208 180840—- 180959 76350 2268 188040— 188159 80274
2209 180960-—- 181079 76414 2269 188160— 188279 80340
2210 181080— 181199 76480 2270 188280-—- 188399 80404
2211 181200—- 181319 76546 2271 188400— 188519 80470
2212 181320— 181439 76610 2272 188520— 188639 80536
2213 181440— 181559 76676 2273 188640-— 188759 80602
2214 181560-- 181679 76740 2274 188760— 188879 80668
2215 181680-- 181799 76806 2275 188880-— 188999 80732
2216 181800--- 181919 76872 2276 189000— 189119 80798
2217 181920-- 182039 76936 2277 189120-— 189239 80864
2218 182040-- 182159 77002 2278 189240-- 189359 80930
2219 182160— 182279 77068 2279 189360— 189479 80996
2220 182280-- 182399 77132 2280 189480— 189599 81062



2272

tarifliche tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

2281 189600 - 189719 81126 2341 196800 — 196919 85076
2282 189720 - 189839 81192 2342 196920 -—- 197039 85142
2283 189840 —- 189959 81258 2343 197040 — 197159 85208
2284 189960 —- 190079 81324 2344 197160 — 197279 85274
2285 190080 -—- 190199 81390 2345 197280 — 197399 85340
2286 190200 -- 190319 81456 2346 197400 — 197519 85406
2287 190320 - 190439 81520 2347 197520 -—- 197639 85472
2288 190440 -- 190559 81586 2348 197640 — 197759 85538
2289 190560 —- 190679 81652 2349 197760 — 197879 85604
2290 190680 -—- 190799 81718 2350 197880 — 197999 85670
2291 190800 190919 81784 2351 198000 — 198119 85736
2292 190920 -—- 191039 81850 2352 198120 — 198239 85802
2293 191040 -—- 191159 81916 2353 198240 — 198359 85868
2294 191160 — 191279 81980 2354 198360 — 198479 85934
2295 191280 — 191399 82046 2355 198480 -- 198599 86000
2296 191400 — 191519 82112 2356 198600 — 198719 86066
2297 191520 -—- 191639 82178 2357 198720 — 198839 86132
2298 191640 -- 191759 82244 2358 198840 — 198959 86198
2299 191760 — 191879 82310 2359 198960 — 199079 86264
2300 191880 — 191999 82376 2360 199080 — 199199 86330

2301 192000 192119 82442 2361 199200 — 199319 86396
2302 192120 —- 192239 82506 2362 199320 — 199439 86462
2303 192240 192359 82572 2363 199440 -—- 199559 86528
2304 192360— 192479 82638 2364 199560— 199679 86594
2305 192480 —- 192599 82704 2365 199680 — 199799 86660
2306 192600 —- 192719 82770 2366 199800 — 199919 86726
2307 192720 — 192839 82836 2367 199920 — 200039 86792
2308 192840 -- 192959 82902 2368 200040 — 200159 86858
2309 192960 -—- 193079 82968 2369 200160 -— 200279 86924
2310 193080 -—- 193199 83034 2370 200280 — 200399 86990
2311 193200 —- 193319 83098 2371 200400 — 200519 87056
2312 193320 — 193439 83164 2372 200520 — 200639 87122
2313 193440 — 193559 83230 2373 200640 -- 200759 87188
2314 193560 — 193679 83296 2374 200760 — 200879 87254
2315 193680 — 193799 83362 2375 200880 — 200999 87322
2316 193800 — 193919 82428 2376 201000 — 201119 87388
2317 193920 — 194039 83494 2377 201120 — 201239 87454
2318 194040 — 194159 83560 2378 201240 — 201359 87520
2319 194160 — 194279 83626 2379 201360 — 201479 87586
2320 194280 — 194399 83692 2380 201480 — 201599 87652

2321 194400 -—- 194519 83758 2381 201600 — 201719 87718
2322 194520 — 194639 83824 2382 201720 — 201839 87784
2323 194640 — 194759 83890 2383 201840 — 201959 87850
2324 194760 — 194879 83954 2384 201960 — 202079 87916
2325 194880 — 194999 84020 2385 202080 — 202199 87982
2326 195000 —- 195119 84086 2386 202200 — 202319 88048
2327 195120 -- 195239 84152 2387 202320 — 202439 88114
2328 195240 — 195359 84218 2388 202440 -- 202559 88182
2329 195360 — 195479 84284 2389 202560 —: 202679 88248
2330 195480 — 195599 84350 2390 202680 — 202799 88314
2331 195600 — 195719 84416 2391 202800 — 202919 88380
2332 195720 - 195839 84482 2392 202920 -- 203039 883446
2333 195840 — 195959 84548 2393 203040 -—- 203159 88512
2334 195960 —- 196079 84614 2394 203160 — 203279 88578
2335 196080 — 196199 84680 2395 203280 — 203399 88644
2336 196200 196319 84746 2396 203400 — 203519 88710
2337 196320 - 196439 84812 2397 203520 -— 203639 88776
2338 196440 —- 196559 84878 2398 203640 — 203759 88842
2339 196560 -— 196679 84944 2399 203760 —- 203879 88910
2340 196680 -— 196799 85010 2400 203880 — 203999 88976



2273

tarifliche tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

2401 204000 — 204119 89042 2461 211200 — 211319 93022
2402 204120 -—- 204239 89108 2462 211320 — 211439 93090
2403 204240 -—- 204359 89174 2463 211440 — 211559 93156
2404 204360 -- 204479 89240 2464 211560 — 211679 93222
2405 204480 -- 204599 89306 2465 211680 — 211799 93288
2406 204600 -—- 204719 89372 2466 211800 — 211919 93356
2407 204720 -- 204839 89440 2467 211920 — 212039 93422
2408 204840 -—-204959 89506 2468 212040 — 212159 93488
2409 204960 — 205079 89572 2469 212160 — 212279 93554
2410 205080 -- 205199 89638 2470 212280 — 212399 93622
2411 205200 — 205319 89704 2471 212400 — 212519 93688
2412 205320 -—- 205439 89770 2472 212520 — 212639 93754
2413 205440 — 205559 89836 2473 212640 — 212759 93820
DA1A 205560 — 205679 89902 2474 212760 — 212879 93886
2415 205680 — 205799 89970 2475 212880 — 212999 93954
2416 205800 — 205919 90036 2476 213000 — 213119 94020
2417 205920 — 206039 90102 2477 213120 — 213239 94086
2418 206040 — 206159 90168 2478 213240 — 213359 94154
2419 206160 -——-206279 90234 2479 213360 — 213479 94220
2420 206280 — 206399 90300 2480 213480 — 213599 94286

2421 206400 — 206519 90368 2481 213600 — 213719 94352
2422 206520 —- 206639 90434 2482 213720 — 213839 94420
2423 206640 — 206759 90500 2483 213840 — 213959 94486
2424 206760 —- 206879 90566 2484 213960 — 214079 .. 94552
2425 206880 -- 206999 90632 2485 214080 — 214199 94620
2426 207000 — 207119 90698 2486 214200 — 214319 94686
2427 207120 — 207239 90764 2487 214320 — 214439 94752
2428 207240 — 207359 90832 2488 214440 — 214559 94818
2429 207360 — 207479 90898 2489 214560 — 214679 94886
2430 207480 — 207599 90964 2490 214680 — 214799 94952
2431 207600 — 207719 91030 2491 214800 — 214919 95018
2432 207720 — 207839 91096 2492 214920 -— 215039 95084
2433 207840 — 207959 91164 9493 215040 — 215159 95152
2434 207960 — 208079 91230 2494 215160 — 215279 95218
2435 208080 — 208199 91296 2495 215280 — 215399 95284
2436 208200 — 208319 91362 2496 215400 — 215519 95352
2437 208320 — 208439 91428 2497 215520 — 215639 95418
2438 208440 — 208559 91496 2498 215640 — 215759 95484
2439 208560 — 208679 91562 2499 215760 — 215879 95550
2440 208680 — 208799 91628 2500 215880 — 215999 95618

2441 208800 — 208919 91694 2501 216000 — 216119 95684
2442 208920 — 209039 91760 2502 216120 — 216239 95750
2443 209040 — 209159 91828 2503 216240 — 216359 95818
DAAA 209160 — 209279 91894 2504 216360 — 216479 95884
2445 209280 — 209399 91960 2505 216480 — 216599 95950
2446 209400 — 209519 92026 2506 216600 — 216719 96018
2447 209520 — 209639 92092 2507 216720 — 216839 96084
2448 209640 — 209759 92160 2508 216840 — 216959 96150
2449 209760 — 209879 92226 2509 216960 — 217079 96216
2450 209880 — 209999 92292 2510 217080 — 217199 96284
2451 210000 — 210119 92358 2511 217200 — 217319 96350
2452 210120 — 210239 92424 2512 217320 — 217439 96416
2453 210240 — 210359 92492 2313 217440 — 217559 96484
2454 210360 — 210479 92558 2514 219560 — 217679 96550
2455 210480 — 210599 92624 2515 217680 — 217799 96616
2456 210600 — 210719 92690 2516 217800 — 217919 96684
2457 210720 — 210839 92756 2517 217920 — 218039 96750
2458 210840 — 210959 92824 2518 218040 — 218159 96818
2459 210960 — 211079 92890 2519 218160 — 218279 96884
2460 211080 — 211199 92956 2520 218280 — 218399 96950



laufende
Nummer

2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540

2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580

von

218520
218640
218760
218880
219000
219120
219240
219360
219480
219600
219720
219840
219960
220080
220200
220320
220440
220560
220680

220800
220920
221040
221160
221280
221400
221520
221640
221760
221880
222000
222120
222240
222360
222480
222600
222720
222840
222960
223080

223200
223320
223440
223560
223680
223800
223920
224040
224160
224280
224400
224520
224640
224760
224880
225000
225120
225240
225360
225480

bis

218519
218639
218759
218879
218999
219119
219239
219359
219479
219599
219719
219839
219959
220079
220199
220319
220439
220559
220679
220799

220919
221039
221159
221279
221399
221519
221639
221759
221879
221999
222119
222239
222359
222479
222599
222719
222839
222959
223079
223199

223319
223439
223559
223679
223799
223919
224039
224159
224279
224399
224519
224639
224759
224879
224999
225119
225239
225359
225479
225599

tarifliche tarifliche
Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-

steuer Nummer in DM steuer
in DM von bis in DM

97018 2581 225600 — 225719 101022
97034 2582 225720 — 225839 101088
97150 2983 225840 — 225959 101156
97216 2584 225960 — 226079 101222
97284 2585 226080 — 226199 101290
97350 2386 226200 — 226319 101356
97416 2587 226320 — 226439 101422
97484 2588 226440 — 226559 101490
97550 2589 226560 -- 226679 101556
97618 2590 226680 — 226799 101624
97684 2591 226800 — 226919 101690
97750 2592 226920 — 227039 101758
97818 2593 227040 — 227159 101824
97884 2594 227160 — 227279 101890
97950 2595 227280 — 227399 101958
98018 2596 227400 — 227519 102024
98084 2597 227520 — 227639 102092
98150 2598 227640 — 227759 102158
98218 2599 227760 — 227879 102224
98284 2600 227880 — 227999 102292

98350 2601 228000 — 228119 102360
98418 2602 228120 — 228239 102426
98484 2603 228240 — 228359 102492
98550 2604 228360 — 228479 102560
98618 2605 228480 -- 228599 102626
98684 2606 228600 — 228719 . 102694
98752 2607 228720 — 228839 102760
98818 2608 228840 — 228959 102828
98884 2609 228960 — 229079 102894
98952 2610 229080 — 229199 102960
99018 2611 229200 — 229319 103028
99084 2612 229320 — 229439 103094
99152 2613 229440 — 229559 103162
99218 2614 229560 — 229679 103228
99286 2615 229680 — 229799 103296
99352 2616 229800 — 229919 103362
99418 2617 229920 — 230039 103430
99486 2618 230040 —- 230159 103496
99552 2619 230160 — 230279 103562
99620 2620 230280 — 230399 103630

99686 2621 230400 — 230519 103698
99752 2622 230520 -—- 230639 103764
99820 2623 230640 — 230759 103830
99886 2624 230760 —- 230879 103898
99952 2625 230880 — 230999 103964
100020 2626 231000 — 231119 104032
100086 2627 231120 — 231239 104098
100154 2628 231240 — 231359 104166
100220 2629 231360 — 231479 104232
100286 2630 231480 — 231599 104300
100354 2631 231600 — 231719 104366
100420 2632 231720 — 231839 104434
100488 2633 231840 — 231959 104500
100554 2634 231960 — 232079 104566
100620 2635 232080 — 232199 104634
100688 2636 232200 — 232319 104702
100754 2637 232320 — 232439 104768
100822 2638 232440 — . 232559 104836
100888 2639 232560 — 232679 104902
100956 2640 232680 — 232799 104968



laufende |
Nummer |

2275

von

232920
233040
233160
233280
233400
233520
233640
233760
233880
234000
234120
234240
234360
234480
234600
234720
234840
234960
235080
235200
235320
235440
235560
235680
235800
235920
236040
236160
2362830
236400
236520
236640
236760
236880
237000
237120
237240
237360
237480
237600
237720
237840
237960
238080
238200
238320
238440
238560
238680
238800
238920
239040
239160
239280
239400
239520
239640
239760
239880
240000

tarifliche zu versteuerndes tarifliche
Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-

steuer Nummer in DM steuer
bis | in DM von bis in DM

232919 105036 2702 240120— 240239 109124
233039 105102 2703 240240—- 240359 109190
233159 105170 2704 240360— 240479 109258
233279 105236 2705 240480— 240599 109324
233399 105304 2706 240600— 240719 109392
233519 105370 2707 240720—- 240839 109458
233639 105438 2708 240840— 240959 109526
233759 105504 2709 240960— 241079 109592
233879 105572 2710 241080— 241199 109660
233999 105638 2711 241200—- 241319 109728
234119 105706 2612 241320 — 241439 109794
234239 105772 2713 241440 — 241559 109862
234359 105840 2714 241560 — 241679 109928
234479 105906 2715 241680— 241799 109996
234599 105974 2716 241800 —- 241919 110064
234719 106040 2717 241920 — 242039 110130
234839 106108 2718 242040— 242159 110198
234959 106174 2719 242160 — 242279 110264
235079 106242 2720 242280 — 242399 110332

235199106308 a _ 2208011066
ea ae 2723 242640— 242759110532
238559 106510 2724 242760— 242879 110600
> 2725 242880— 242999 110666
ER onen 2726 243000— 243119 110734
235919 106710 2727 243120— 243239 110800
236039 106778 2728 243240— 243359 110868
936159 106844 2729 243360-—-243479 110934
236279 106012 2730 243480— 243599 111002

2731 243600— 243719 111070Sen oe 2732 243720— 243839 111136
236639 107112 2733 243840— 243959 111204

2734 243960— 244079 111270
ae ae 2735 244080— 244199 111338
i 2736 244200— 244319 111404
236999 107314 2737 244320— 244439 111472
De ae 2738 244440— 244559 111538
237359 107514 2739 244560— 244679 111606
IT 2740 244680— 244799 111674237479 107582 2741 244800— 244919 111740
237599 107648 2742 244920— 245099 111808
237719 107716 2743 245040— 245159 111874
237839 107782 DFAA 245160— 245279 111942
237959 107850 2745 245280— 245399 112008
238079 107916 2746 245400— 245519 112076
238199 107984 2747 245520— 245639 112142
238319 108052 2748 245640— 245759 112210
238439 108118 2749 245760-—-245879 112276
238559 108186 2750 245880— 245999 112344
238679 108252 2751 246000— 246119 112412
238799 108320 2752 246120— 246239 112478
238919 108386 2753 246240-—-246359 112546
239039 108454 2754 246360—-246479 112612
239159 108520 2755 246480-—-246599 112680
239279 108586 2756 246600— 246719 112748
239399 108654 2757 246720— 246839 112814
239519 108722 2758 246840— 246959 112882
239639 108788 2759 246960—- 247079 112948
239759 108856 2760 247080— 247199 113016
239879 108922 2761 247200— 247319 113084
239999 108990 2762 247320— 247439 113150
242119 109056 2763 247440— 247559 113218
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noch Anlage 2 (zu 8 32a Abs. 5)- Einkommensteuer-Splittingtabelle

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

2764 247560 — 247679 113284 2816 253800 — 253919 116776
2765 247680 -— 247799 113352 2817 253920 — 254039 116844
2766 247800 — 247919 113418 2818 254040 — 254159 116910
2767 247920 —- 248039 113486 2819 254160 -—- 254279 116978
2768 248040 -- 248159 113552 2820 354280 — 254399 117044
2769 248160 — 248279 113620 2821 254400 — 254519 117112
2770 248280 -— 248399 113686 2822 254520 — 254639 117180
2771 248400 248519 113754 2823 254640 — 254759 117246
2772 248520 --- 248639 113822 2824 254760 — 254879 117314
2773 248640 -- 248759 113888 2825 254880 — 254999 117380
2774 248760 -— 248879 113956 2826 255000 — 255119 117448
2775 248880 — 248999 114022 2827 255120 — 255239 117514
2776 249000 — 249119 114090 2828 255240 — 255359 117582
2777 249120 -- 249239 114156 2829 255360 — 253479 117650
2778 249240 -—- 249359 114224 2830 255480 -— 255599 117716
2779 249360 -—- 249479 114290 2831 255600 — 255719 117784
2780 249480 -—- 249599 114358 2832 255720 -—- 255839 117850
2781 249600 --- 249719 114426 2833 255840 — 255959 117918
2782 249720 — 249839 114492 2834 255960 — 256079 117984
2783 249840 -—- 249959 114560 2835 256080 — 256199 118052
2784 249960 — 250079 114626 2836 256200 — 256319 118120
2785 250080 -- 250199 114694 2837 256320 — 256439 118186
2786 250200 -— 250319 114762 2838 256440 — 256559 118254
2787 250320 — 250439 114828 2839 256560 -- 256679 118320
2788 250440 —- 250559 114896 2840 256680 — 256799 118388
2789 250560 -— 250679 114962 2841 256800 — 256919 118456
2790 250680 —- 250799 115030 2842 256920 — 257039 118522
2791 250800 — 250919 115098 2843 257040 — 257159 118590
2792 250920 — 251039 115164 2844 257160 — 257279 118656
2793 251040 — 251159 115232 2845 257280 — 257399 118724
2794 251160 — 251279 115298 2846 257400 — 257519 118792
2795 251280 —- 251399 115366 2847 257520 — 257639 118858
2796 251400 — 251519 115434 2848 257640 — 257759 118926
2797 251520 — 251639 115500 2849 257760 -—- 257879 118992
2798 251640 -— 251759 115568 28350 257880 — 257999 119060
2799 251760 — 251879 115634 2851 258000 — 258119 119128
2800 251880 — 251999 115702 2852 258120 — 258239 119194
2801 252000 -—- 252119 115768 2853 258240 — 258359 119262
2802 252120 -- 252239 115836 2854 258360 — 258479 119328
2803 252240 — 252359 115904 2855 258480 — 258599 119396
2804 252360 -——-252479 115970 2856 258600 — 258719 119464
2805 252480 -—- 252599 116038 2857 258720 — . 258839 119530
2806 252600 — 252719 116104 2858 258840 — 258959 119598
2807 252720 —- 252839 116172 2859 258960 — 259079 119664
2808 252840 -——252959 116240 2860 259080 — 259199 119732
2809 252960 — 253079 116306 2861 259200 — 259319 119800
2810 253080 — 253199 116374 2862 259320 — 259439 119866
2811 253200 -- 253319 116440 2863 259440 — 259559 119934
2812 153320 — 253439 116508 2864 259560 -— 259679 120000
2813 153440 — 253559 116574 2865 259680 -- 259799 120068
2814 253560 — 253679 116642 2866 259800 — 259919 120136
2815 253680 — 253799 116708 2867 259920 — 260039 120202
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Bekanntmachung
der Neufassung desEinkommensteuergesetzes

Vom 15.August 1974

Auf Grund des $ 51 Abs. 4 des Einkommensteuer- | c) des Steueränderungsgesetzes 1973vom 26. Juni
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 1973(Bundesgesetzbl. TS. 676),
1. Dezember 1971 (Bundesgesetzbl. I S. 1881) wird
nachstehend der Wortlaut des Einkommensteuerge- d) des Gesetzes zur Reform des Vermögensteuer-
setzesunterBerücksichtigung rechtsundzur ÄnderungandererSteuergesetze

(Vermögensteuerreformgesetz — VStRG) voma) des Gesetzes zur Änderung des Reichsknapp- \
17.April 1974(Bundesgesetzbl. IS. 949)schaftsgesetzesund anderer Gesetze vom 22. De-

zember 1971(Bundesgesetzbl. IS. 2110), 4
un

b) des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über
die Ermittlung des Gewinns aus Land- und Forst- | e) des Zweiten Steueränderungsgesetzes 1973 vom
wirtschaftnachDurchschnittsätzenund des Ein- 13.Juli 1974(Bundesgesetzbl.IS, 1489)
kommensteuergesetzes vom 8. Mai 1972 {Bun-
desgesetzbl. IS. 761), bekanntgemacht.

Bonn, den 15.August 1974

Der Bundesminister der Finanzen
Hans Apel



1994

Einkunftsarten, Einkünfte, Einkommen
Einkunftsarten, Einkünfte, Einkommen .
Verluste aus gewerblicher Tierzucht und
gewerblicher Tierhaltung

Steuerfreie Einnahmen
Steuerfreie Einnahmen
Steuerbefreiung bestimmter Zinsen
Sieuerbefreiung bestimmter Gewinnan-
teile .
Anteilige Abzüge .

Gewinn
Gewinnbegriffim allgemeinen .
Gewinn bei Vollkaufleuten und bei be-
stimmten anderen Gewerbetreibenden .
Bewertung .
Pensionsrückstellung
Gewinn aus der Veräußerungbestimm-
ter Anlagegüter
Gewinn aus der Veräußerung von Grund
und Boden, Gebäuden sowie von Auf-
wuchs auf oder Anlagen im Grund und
Boden bei der Ermittlung des Gewinns
nach $ 4 Abs. 3 oder nach Durchschnitt-
sätzen
Absetzung für Abnutzung "oder Sub-
stanzverringerung . .

Bewertungsfreiheit für bewegliche Wirt-
schaftsgüter .
Erhöhte Absetzungen für Einfamilien-
häuser, Zweifamilienhäuser und Eigen-
tumswohnungen
Förderung des Wohnungsbaues
Gestrichen
Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude,
Lagerhäuser und landwirtschaftliche Be-
triebsgebäude

Überschuß der Einnahmen über die
Werbungskosten
Einnahmen ,
Werbungskosten ..
Pauschbeträge für Werbungskosten ..

Umsatzsteuerrechtlicher Vorsteuerabzug

$1

$2

$ 2a

$3
8 3a

$ 3b
$ 3c

$ 4

$5
86
86a

8 6b

86c

87

$ Fa

8%7b
8 7c

8 7d

$ 7e

88
89
89a

$ 9b

5. Sonderausgaben
Sonderausgaben
Steuerbegünstigung des nicht entnom-
menen Gewinns
Steuerbegünstigte Zwecke .
Pauschbeträgefür Sonderausgaben.
Verlustabzug

Vereinnahmung und Verausgabung
Vereinnahmung und Verausgabung

Nicht abzugsfähige Ausgaben

Die einzelnen Einkunftsarten
a) Land- und Forstwirtschaft

Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft.
Ermittlung des Gewinns aus Land-
und Forstwirtschaft nach Durch-
schnittsätzen . .» 22220.
Veräußerungdes Betriebs
Vergünstigungen bei der Veräuße-
rung bestimmterland- und forstwirt-
schaftlicherBetriebe

b) GewerbebetriebDe

Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Veräußerung des Betriebs
Veräußerung von Anteilen an Kapi-
talgesellschaften bei wesentlicher Be-
teilligung 2 een.

c) ‚Selbständige Arbeit
Selbständige Arbeit . . x... ..

d= Nichtselbständige Arbeit
Nichtselbständige Arbeit . .

e= Kapitalvermögen
Kapitalvermögen

f) Vermietung und Verpachtung
Vermietung und Verpachtung ...
Nutzungswert der selbstgenutzten
Wohnung im eigenen Einfamilien-
haus ...... ven.

g) SonstigeEinkünfte
Arten der sonstigenEinkünfte .
Spekulationsgeschäfte

10a
10b
10c
10drnwmmwo

$ 13a

$ 14a

8 20

$21

%2la

$ 22
$ 23



h) Gemeinsame Vorschriften
Gemeinsame Vorschriften

Veranlagungszeitraum
Veranlagung von Ehegalten
Getrennte Veranlagung von Ehegatten
Zusammenveranlagung von Ehegatten
Besondere Veranlagung für den Veranla-
gungszeitraum der Eheschließung .
Gestrichen nn
Besteuerung bei fortgesetzter Gütergemein-
schaft .
Durchschnittsälze
Gestrichen
Pauschbesteuerung

Tarif

Zu versteuernder Einkommensbetrag, Frei-
beträge
Tarif
Außergewöhnliche Belastungen .
Außergewöhnliche Belastung in besonderen
Fällen . .

außerordentlichen Ein-Steuersätze bei
künften .
Steuerfreiheit
Arbeitslohn
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünf-
ten aus Forstwirtschaft .

bestimmter Zuschläge zum

Steuerermäßigung bei ausländischen Ein-
künften .
Kapitalanlagen in Entwicklungsländern

Entrichtung der Steuer

1. Vorauszahlungen
Bemessung und Entrichtung der Voraus-
zahlungen
Gestrichen
Gestrichen

2. Steuerabzug vom Arbeitslohn (Lohn-
steuer)
Erhebung der Lohnsteuer, Lohnsteuer-
karte, Haftung
Jahresarbeitslohn, Jahreslohnsteuer,
Jahreslohnsteuertabelle .
Vom Arbeitslohn abzuziehende Beträge

$ 24

25
26
26a
26boaoamnm

26con

28
29
30
3mnoaonon

8 32a

8 33a

534
$ 34a

$ 34b

$ 34c
$ 34d

$ 35
$ 36
$ 37

& 38

$ 39
$ 40

Vo.

VI.

Einbehaltung der Lohnsteuer durch den
Arbeitgeber
Lohnsteuer-Jahresausgleich
Bemessung der Lohnsteuer nach Vom-
hundertsätzen

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag (Kapital-
ertragsteuer)
Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge
Bemessung und Entrichtung der Kapital-
ertragsteuer in den Fällen des $ 43 Abs. 1
Ziff. 1bis 5 nen
Bemessung und Entrichtung der Kapital-
ertragsteuer in den Fällen des $ 43 Abs. 1
Ziff. 6 nn

4. Veranlagung von Steuerpflichtigen mit
steuerabzugspflichtigen Einkünften
Veranlagung bei Bezug von Einkünften
aus nichtselbständiger Arbeit
BesondereBehandlung von Einkünften
aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe-
betrieb oder Kapitalvermögen im Sinne
des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3bis5 .

5.Abschlußzahlung®
Abschlußzahlung

Besteuerung nach dem Verbrauch
Besteuerung nach dem Verbrauh .

Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger
Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte
Sondervorschriften für beschränkt Steuer-
pflihtige . v2 2 2222.
Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichti-
Gen.

Ermächtigungs- und Schlußvorschrifiten
Ermächtigung
Schlußvorschriften
Schlußvorschriftenfür die bisherigeZusam-
menveranlagung mit Kindern . on
Schlußvorschriften (Sondervorschriften für
Berlin)
Schlußvorschriften
Wohngebäude,bei denen der Antrag auf
Baugenehmigung nach dem 9. Oktober 1962
und vor dem 1. Januar 1965 gestellt wor-
denist) .. 22. 222000.
Schlußvorschriften (Sondervorschriften für
die Gewinnermittlung nach $ 4 oder nach
Durchschnittsätzen bei vor dem 1. Juli 1970
angeschafftem Grund und Boden) . .

1995

41
42onwon

$ 42a

$ 47

$ 49

$ 50a

51
52mnwm

%52a

$ 53

854
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I. Steuerpflicht
81

(1) Natürliche Personen, die im Inland einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt ha-
ben, sind vorbehaltlich des Absatzes 3 unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig. Die unbeschränkte Ein-
kommensteuerpflicht erstreckt sich auf sämtliche Ein-
künfte.

(2) Natürliche Personen, die im Inland weder
einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben, sind beschränkt einkommensteuerpflichtig
mit inländischen Einkünften im Sinne des $ 49.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für natürliche Per-
sonen, die weder einen Wohnsitz noch ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des
Grundgesetzes und in Berlin (West), aber einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in
einem zum Inland gehörenden Gebiet haben, in dem
Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufent-
halt im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in
Berlin (West) als beschränkt einkommensteuer-
pflichtig behandelt werden.

(4) Zum Inland im Sinne dieses Gesetzes gehört
auch der der Bundesrepublik Deutschland zuste-
hende Anteil am Festlandsockel, soweit dort Natur-
schätze des Meeresgrundes und des Meeresunter-
grundes erforscht oder ausgebeutet werden.

I. Einkommen
1. Einkunftsarten, Einkünfte, Einkommen
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(1) Die Einkommensteuer bemißt sich nach dem

Einkommen, das der Steuerpflichtige innerhalb eines
Kalenderjahrs bezogen hat.

(2) Einkommen ist der Gesamtbetrag der Ein-
künfte aus den in Absatz 3 bezeichneten Einkunfts-
arten nach Ausgleich mit Verlusten, die sich aus
einzelnen Einkunftsarten ergeben, und nach Abzug
der Sonderausgaben ($$ 10 bis 10.d). Bei der Ermitt-
lung des Einkommens bleiben die in $ 49 bezeich-
neten Einkünfte, die in zum Inland gehörenden Ge-
bieten außerhalb des Geltungsbereichs des Grund-
geseizes und von Berlin (West) bezogen worden
sind, außer Ansatz, wenn in diesen Gebieten Perso-
nen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in
Berlin (West) haben, als beschränkt einkommen-
steuerpflichtig behandelt werden.

(3)Der Einkommensteuer unterliegen nur
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
Einkünfte aus selbständiger Arbeit,

>wwN Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,
or Einkünfte aus Kapitalvermögen,
6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,
7. sonstige Einkünfte im Sinne des &22,

Zu welcher Einkunftsart die Einkünfte im einzelnen
Fall gehören, bestimmt sich nach den 8$ 13 bis 24.

(4) Einkünfte im Sinne des Absatzes 3 sind
1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb

und selbständiger Arbeit der Gewinn ($$ 4 bis
7e),

2. bei den anderen Einkunftsarten der Überschuß
der Einnahmen über die Werbungskosten (88 8,
9und 9a).
(5) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-

treibenden ist der Gewinn nach dem Wirtschaftsjahr
zu ermitteln. Wirtschaftsjahr ist
1. bei Land- und Forstwirten der Zeitraum vom

1. Juli bis zum 30. Juni. Durch Rechtsverordnung
kann für einzelne Gruppen von Land- und Forst-
wirten ein anderer Zeitraum bestimmt werden,
wenn das aus wirtschaftlichen Gründen erforder-
lich ist; \

2. bei Gewerbetreibenden, deren Firma im Handels-
register eingetragen ist, der Zeitraum, für den sie
regelmäßig Abschlüsse machen. Die Umstellung
des Wirtschaftsjahrs auf einen vom Kalender-
jahr abweichenden Zeitraum ist steuerlich nur
wirksam, wenn sie im Einvernehmen mit dem
Finanzamt vorgenommen wird;

3. bei anderen Gewerbetreibenden das Kalender-
jahr. Sind sie gleichzeitig buchführende Land-
und Forstwirte, so können sie mit Zustimmung
des Finanzamts den nach Ziffer 1 maßgebenden
Zeitraum als Wirtschaftsjahr für den Gewerbe-
betrieb bestimmen, wenn sie für den Gewerbe-
betrieb Bücher führen und für diesen Zeitraum
regelmäßig Abschlüsse machen.
(6) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-

treibenden, deren Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr
abweicht, ist der Gewinn aus Land- und Forstwirt-
schaft oder aus Gewerbebetrieb bei der Ermittlung
des Einkommens in folgender Weise zur berücksich-
tigen:
1. Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn des

Wirtschaftsjahrs auf das Kalenderjahr, in dem
das Wirtschaftsjahr beginnt, und auf das Kalen-
derjahr, in dem das Wirtschaftsjahr endet, ent-
sprechend dem zeitlichen Anteil aufzuteilen. Bei
der Aufteilung sind Veräußerungsgewinne im
Sinne des $ 14 auszuscheiden und dem Gewinn
des Kalenderjahrs hinzuzurechnen, in dem sie
entstanden sind;

2. bei Gewerbetreibenden gilt der Gewinn des
Wirtschaftsjahrs als in dem Kalenderjahr bezo-
gen, in dem das Wirtschaftsjahr endet.

$2a
Verluste aus gewerblicher Tierzucht und

gewerblicher Tierhaltung
Verluste aus gewerblicher Tierzucht oder gewerb-

licher Tierhaltung dürfen weder mit anderen Ein-
künften aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften



aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden;
sie dürfen auch nicht nach $ 10d abgezogen werden.
Die Verluste mindern jedoch unter den Vorausset-
zungen des $ 10d die Gewinne, die der Steuer-
pflichtige in späteren Wirtschaftsjahren aus gewerb-
licher Tierzucht oder gewerblicher Tierhaltung er-
zielt.

2. Steuerfreie Einnahmen
83

Steuerfrei sind

1.a) Leistungen aus einer Krankenversicherung
und aus der gesetzlichen Unfallversicherung,

b) Sachleistungen aus den. gesetzlichen Renten-
versicherungen einschließlich der Sachleistun-
gen nach dem Gesetz über eine Altershilfe
für Landwirte sowie

c) Geldleistungen nach $ 1241 der Reichsver-
sicherungsordnung, $ 18 des Angestelltenver-
sicherungsgesetzes, $ 40 des Reichsknapp-
schaftsgeseizes und $ 7 des Gesetzes über
eine Altershilfe für Landwirte;

2.das Arbeitslosengeld, das Kurzarbeitergeld, das
Schlechtwettergeld, die Arbeitslosenhilfe und
das Unterhaltsgeld sowie die übrigen Leistungen
nach dem Arbeitsförderungsgesetiz, soweit sie
Arbeitnehmern oder Arbeitsuchenden oder zur
Förderung der Ausbildung oder Fortbildung der
Empfänger gewährt werden;

3.Kapitalabfindungen auf Grund der gesetzlichen
Rentenversicherung der Arbeiter und der Ange-
stellten, aus der Knappschaftsversicherung und
auf Grund der Beamten-(Pensions-)Gesetze;

A. bei Angehörigen der Bundeswehr, des Bundes-
grenzschutzes, der Bereitschaftspolizei der Län-
der und der Vollzugspolizei der Länder und
Gemeinden und bei Vollzugsbeamten der Krimi-
nalpolizei des Bundes, der Länder und Gemein-
den
a) der Geldwert der ihnen aus Dienstbeständen

überlassenen Dienstkleidung,
b) Einkleidungsbeihilfen und Abnutzungsent-

schädigungen für die Dienstkleidung der zum
Tragen oder Bereithalten von Dienstkleidung
Verpflichteten und für dienstlich notwendige
Kleidungsstücke der Vollzugsbeamten der
Kriminalpolizei,

c) Verpflegung- und Beköstigungszuschüsse
und der Geldwert der im Einsatz unentgelt-
lich abgegebenen Verpflegung,

d) der Geldwert der freien ärztlichen Behand-
lung, der freien Krankenhauspflege, des freien
Gebrauchs von Kur- und Heilmitteln und der
freien ärztlichen Behandlung erkrankter Ehe-
frauen und unterhaltsberechtigter Kinder;

5. die Geld- und Sachbezüge sowie die Heilfür-
sorge, die Soldaten auf Grund des $ 1 Abs. 1
Satz 1 des Wehrsoldgesetzes und Ersatzdienst-
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leistende auf Grund des $ 35 des Gesetzes über
den zivilen Ersatzdienst erhalten;
Bezüge, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften
aus öffentlichen Mitteln versorgungshalber an
Wehrdienstbeschädigte und Ersatzdienstbeschä-
digte oder ihre Hinterbliebenen, Kriegsbeschä-
digte, Kriegshinterbliebene und ihnen gleichge-
stellte Personen gezahlt werden, soweit es sich
nicht um Bezüge handelt, die auf Grund der
Dienstzeit gewährt werden;

gesetz, Leistungen nach dem Gesetz über Hilfs-
maßnahmen für Deutsche aus der sowjetischen
Besatzungszone Deutschlands und dem sowje-
tisch besetzten Sektor von Berlin vom 15. Juli
1965 (Bundesgesetzbl. I S. 612) und Leistungen
nach dem Reparationsschädengesetz;

gen im Heilverfahren, die auf Grund gesetzlicher
Vorschriften zur Wiedergutmachung nationalso-
zialistischen Unrechts gewährt werden. Die Steu-
erpflicht von Bezügen aus einem aus Wiedergut-
machungsgründen neu begründeten oder wieder
begründeten Dienstverhältnis sowie von Bezügen
aus einem früheren Dienstverhältnis, die aus
Wiedergutmachungsgründen neu gewährt oder
wiedergewährtwerden,bleibtunberührt;

Dienstverhältnis auf Grund der $$ 9 und 10 des
Kündigungsschutzgesetzes oder des $ 74 des Be-
triebsverfassungsgesetzes. Das gleiche gilt für
Abfindungen wegen Entlassung aus einem
Dienstverhältnis, die in einem Vergleich sowie
in einem Interessenausgleich, einer Einigung
oder einem Einigungsvorschlag ($$ 72, 73 des
Betriebsverfassungsgesetzes) festgelegt worden
sind, wenn die Abfindung unter Berücksichtigung
der bezeichneten Vorschriften dem Grunde nach
berechtigt ist und 12 Monatsverdienste, unter
den in $ 10 Abs. 2 des Kündigungsschutzgeset-
zes bezeichneten Vorausetzungen 15 oder 18Mo-
natsverdienste, nicht übersteigt;

Grund gesetzlicher Vorschriften wegen Entlas-
sung aus einem Dienstverhältnis;

Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder aus Mitteln
einer Öffentlichen Stiftung, die wegen Hilfsbe-
dürftigkeit oder als Beihilfe zu dem Zweck be-
willigt werden, die Erziehung oder Ausbildung,
die Wissenschaft oder Kunst unmittelbar zu för-
dern. Darunter fallen nicht Kinderzuschläge und
Kinderbeihilfen, die auf Grund der Besoldungs-
gesetze, besonderer Tarife oder ähnlicher Vor-
schriften gewährt werden;

aus einer Bundeskasse oder Landeskasse ge-.
zahlte Bezüge, die in einem Bundesgesetz oder
Landesgesetz oder einer auf bundesgesetzlicher
oder landesgesetzlicher Ermächtigung beruhen-
den Bestimmung oder von der Bundesregierung
oder einer Landesregierung als Aufwandsent-



schädigung festgesetzt sind und als Aufwands-
entschädigung im Haushaltsplan ausgewiesen
werden. Das gleiche gilt für andere Bezüge, die
als Aufwandsentschädigung aus öffentlichen
Kassen an öffentliche Dienste leistende Personen
gezahlt werden, soweit nicht festgestellt wird,
daß sie für Verdienstausfall oder Zeitverlust ge-
währt werden oder den Aufwand, der dem Emp-
fänger erwächst, offenbar übersteigen;

die aus Öffentlichen Kassen gezahlten Reise-
kostenvergülungen und Umzugskostenvergütun-
gen;
Vorzugsrenten auf Grund des Gesetzes über die
Ablösung öffentlicher Anleihen;
Heiratsbeihilfen und Geburtsbeihilfen, die an
Arbeitnehmer von dem Arbeitgeber gezahlt wer-
den. Übersteigt die Heiratsbeihilfe den Betrag
von 700 Deutsche Mark, die Geburtsbeihilfe den
Betrag von 500 Deutsche Mark, so ist der über-
steigende Betrag steuerpflichtig;
die Beträge, die den im privaten Dienst ange-
stellten Personen für Reisekosten und für dienst-
lich veranlaßte Umzugskosten gezahlt werden,
soweit sie die durch die Reise oder den Umzug
entstandenen Mehraufwendungen nicht überstei-
gen;
ein Betrag von 100 Deutsche Mark der Bezüge,
die dem Arbeitnehmer aus einem Dienstverhält-
nis — bei mehreren Dienstverhältnissen aus dem
ersten Dienstverhältnis — im Monat Dezember
zufließen (Weihnachts-Freibetrag). Der Weih-
nachts-Freibetrag ist bei einer Veranlagung zur
Einkommensteuer und beim Lohnsteuer-Jahres-
ausgleich zu berücksichtigen;
das Aufgeld für ein an die Bank für Vertriebene
und Geschädigte (Lastenausgleichsbank) zugun-
sten des Ausgleichsfonds ($ 5 des Lastenaus-
gleichsgesetzes) gegebenes Darlehen, wenn das
Darlehen nach $ 7f des Gesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 15. September 1953
(Bundesgesetzbl. I S. 1355) im Jahr der Hingabe
als Betriebsausgabe abzugsfähig war;
Entschädigungen auf Grund des Gesetzes über
die Entschädigung ehemaliger deutscher Kriegs-
gefangener;
die aus öffentlichen Mitteln des Bundespräsiden-
ten aus sittlichen oder sozialen Gründen gewähr-
ten Zuwendungen an besonders verdiente Per-
sonen oder ihre Hinterbliebenen;
Zinsen aus Schuldbuchforderungen im Sinne des
$ 35 Abs. 1 des Allgemeinen Kriegsfolgengeset-
zes vom 5. November 1957 (Bundesgesetzbl. I
S.1747);
der Ehrensold, der auf Grund des Gesetzes über
Titel, Orden und Ehrenzeichen vom 26. Juli 1957
(Bundesgesetzbl. IS. 844)gewährt wird;
die Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz in
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli
1960 (Bundesgesetzbl. IS. 578);

Leistungen, die auf Grund des Bundeskindergeld-
gesetzes oder nachträglich auf Grund der durch
das Bundeskindergeldgesetz aufgehobenen Kin-
dergeldgesetze gewährt werden;
Einkünfte, soweit sie jährlich 2000 Deutsche
Mark nicht übersteigen, aus der Verpachtung
eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs,
Betriebsteils oder Grundstücks oder aus einer bei
der Veräußerung derartiger Vermögensgegen-
stände vorbehaltenen Versorgung mit Wohnung
und Unterhalt (z.B. Altenteil) nach Maßgabe der
88 48, 42 und 35 des Bundesvertriebenengeset-
zes;
Dividenden und Zinsen aus den von dem
Internationalen Währungsfonds ausgegebenen
Schuldverschreibungen und Wertpapieren nach
dem Gesetz über den Beitritt der Bundesrepublik
Deutschland zu dem nach der Bekanntmachung
vom 26. August 1952 (Bundesgesetzbl. II S. 728)
am 14. August 1952 in Kraft getretenen Abkom-
men über den Internationalen Währungsfonds
vom 28. Juli 1952 in dem aus Artikel IX Ab-
schnitt 9 des Abkommens über den Internatio-
nalen Währungsfonds ersichtlichen Umfang
(Bundesgesetzbl. 1952II S. 637,638);
Dividenden und Zinsen aus den von der Inter-
nationalen Bank für Wiederaufbau und Entwick-
lung ausgegebenen oder garantierten Schuldver-
schreibungen und Wertpapieren nach dem Ge-
setz vom 28. Juli 1952 über den Beitritt der
Bundesrepublik Deutschland zu dem nach der
Bekanntmachung vom 26. August 1952 (Bundes-
gesetzbl. II S. 728) am 14. August 1952 in Kraft
getretenen Abkommen über die Internationale
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in dem
aus Artikel VII Abschnitt 9 des bezeichneten Ab-
kommens ersichtlichen Umfang (Bundesgesetzbl.
1952II S. 637,664);
Dividenden und Zinsen aus den von der Inter-
nationalen Finanz-Corporation ausgegebenen
oder garantierten Schuldverschreibungen und
Wertpapieren nach dem Gesetz vom 12. Juli 1956
betreffend das am 20. Juli 1956 in Kraft getre-
tene Abkommen über die Internationale Finanz-
Corporation und betreffend Gouverneure und
Direktoren in der Internationalen Bank für Wie-
deraufbau und Entwicklung, in der Internatio-
nalen Finanz-Corporation und im Internationa-
len Währungsfonds in dem aus Artikel VI Ab-
schnitt 9 des bezeichneten Abkommens ersicht-
lichen Umfang (Bundesgesetzbl. 1956 II S. 747,
749,901);
das Gehalt und die Bezüge, die die diplomati-
schen Vertreter fremder Mächte, die ihnen zu-
gewiesenen Beamten und die in ihren Diensten
stehenden Personen erhalten, soweit sie nicht
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, sowie
das Gehalt und die Bezüge der Berufskonsuln,
der Konsulatsangehörigen und deren Personal,
soweit sie Angehörige des Entsendestaates sind
und in der Bundesrepublik Deutschland ein-
schließlich Berlin (West) außerhalb ihres Amtes



oder Dienstes keinen Beruf, kein Gewerbe und
keine andere gewinnbringende Tätigkeit aus-
üben;

das Gchalt und die Bezüge, die von der OECD
an ihre Bediensteten gezahlt werden nach Maß-
gabe des Artikels 19 des Übereinkommens vom
14. Dezember 1960 über die Organisation für
Wirtschaftlicbe Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) (Gesetz vom 16. August 1961 -
Bundesgesetzbl. II S. 1150, 1663);

das Gehalt und die Bezüge, die von dem Inter-
nationalen Währungsfonds und der Internatio-
nalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
an ihre Direktoren, Stellvertreter, Beamten oder
Angestellten gezahlt werden, wenn diese Perso-
nen nicht die deutsche Staatsangehörigkeit be-
sitzen (Gesetz über den Beitritt der Bundesrepu-
blik Deutschland zu den in den Ziffern 26 und 27
bezeichneten Abkommen);

das Gehalt und die Bezüge, die von einer Son-
derorganisation der Vereinten Nationen an ihre
Beamten gezahlt werden, ohne Rücksicht auf die
Staatsangehörigkeit dieser Personen, wenn die
Bundesrepublik Mitgliedstaat der Sonderorgani-
sation ist und Steuerbefreiung nach Artikel VI
des Abkommens über die Vorrechte und Befrei-
ungen der Sonderorganisationen der Vereinten
Nationen vom 21. November 1947 zu gewähren
ist (Gesetz vom 22. Juni 1954 über den Beitritt
der Bundesrepublik Deutschland zum Abkom-
men über die Vorrechte und Befreiungen der
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen
vom 21. November 1947 und über die Gewäh-
rung von Vorrechten und Befreiungen an andere
zwischenstaatliche Organisationen — Bundesge-
setzbl. 1954II S. 639);

das Gehalt und die Bezüge, die von dem Europa-
rat an bestimmte Beamte gezahlt werden (Ge-
setz vom 30. April 1954 über den Beitritt der
Bundesrepublik Deutschland zum Allgemeinen
Abkommen vom 2. September 1949über die Vor-
rechte und Befreiungen des Europarates und zu
dem Zusatzprotokoll vom 6. November 1952 zu
diesem Abkommen -— Bundesgesetzbl. 1954 II
S. 493);
das Gehalt und die Bezüge, die an die Mitglie-
der der Hohen Behörde und die Beamten der Eu-
ropäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
gezahlt werden, ohne daß es auf die Staatsange-
hörigkeit dieser Personen ankommt (Gesetz be-
treffend den nach der Bekanntmachung vom
14. Oktober 1952— Bundesgesetzbl. II S. 978 -
am 23. Juli 1952in Kraft getretenen Vertrag vom
18. April 1951 über die Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vom
29. April 1952 in Verbindung mit Kapitel V Ar-
tikel 11 des Protokolls über die Vorrechte und
Immunitäten der Gemeinschaft — Bundesgesetz-
blatt II S. 445, 479). Steuerfrei sind außerdem
nach dem bezeichneten Vertrag in Verbindung
mit den Artikeln 3 und 16 des Protokolls über
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die Satzung des Gerichtshofs das Gehalt und die
Bezüge, die der Gerichtshof an seine Richter und
bestimmteseiner Bedienstetenzahlt (Bundesge-
setzbl. 1952II S. 482);

das Gehalt und die Bezüge des Leiters der Israe-
lischen Mission und ihrer ständigen Beamten
israelischer Staatsangehörigkeit, soweit das Ge-
halt und die Bezüge für ihre Tätigkeit als Mit-
glieder der Israelischen Mission gezahlt werden
(Gesetz vom 20. März 1953 betreffend das nach
der Bekanntmachung vom 30. April 1953— Bun-
desgesetzbl. II S. 128 — am 27. März 1953 in
Kraft getretene Abkommen vom 10. September
1952 zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und dem Staat Israel — Bundesgesetzbl. 1953 II
S. 35);
das Gehalt und die Bezüge der Mitglieder einer
Truppe und eines zivilen Gefolges nach Maß-
gabe des Artikels X des Abkommens vom
19. Juni 1951 zwischen den Parteien des Nord-
atlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer
Truppen — NATO-Truppenstatut — sowie das
Gehalt und die Bezüge der Angestellten be-
stimmter Unternehmen und der technischen Fach-
kräfte, die wie Mitglieder eines zivilen Gefolges
angesehen und behandelt werden, nach Maßgabe
der Artikel 71 bis 73 des Zusatzabkommens vom
3. August 1959zu demNATO-Truppenstatut (Ge-
setz vom 18. August 1961— Bundesgesetzbl. II
S. 1183,1963ILS. 745);
das Gehalt und die Bezüge, die von der Inter-
nationalen Finanz-Corporation an ihre Direkto-
ren, Stellvertreter, Beamten oder Angestellten
gezahlt werden, wenn diese Personen nicht die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen (Gesetz
betreffend das in Ziffer 28 bezeichnete Abkom-
men);

das Gehalt und die Bezüge, die von der Inter-
nationalen Zivilluftfahrt-Organisation an ihre
Beamten gezahlt werden, nach Maßgabe des in
Ziffer 32 bezeichneten Abkommens (Gesetz vom
7. April 1956über den Beitritt der Bundesrepu-
blik Deutschland zu dem am 8. Juni 1956in Kraft
getretenen Abkommen vom 7. Dezember 1944
über die Internationale Zivilluftfahrt und die An-
nahme der Vereinbarung vom 7. Dezember 1944
über den Durchflug im Internationalen Flug-
linienverkehr in Verbindung mit Teil II Kapi-
tel XI Artikel 60 des Abkommens über die Inter-
nationale Zivilluftfahrt — Bundesgesetzbl. 1956
ITS. 411,412,934);

nach Maßgabe des Artikels VIII des Abkommens
vom 30. Juni 1955 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und den Vereinigten Staaten von
Amerika über gegenseitige Verteidigungshilfe
das Gehalt und die Bezüge, die das Personal der
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
erhält (Gesetz vom 21. Dezember 1955über das
am 27.Dezember 1955in Kraft getretene Abkom-
men vom 30. Juni 1955— Bundesgesetzbl. 1955
II S. 1049,1956ILS. 377);



Bundesgesetzblatt,

a) die von der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft gezahlten Gehälter, Löhne und Bezüge
der vom Rat bestimmten Beamten und sonsti-
gen Bediensteten der Gemeinschaft, der Mit-
glieder der Kommission sowie der Richter,
Generalanwälte, des Kanzlers und der Hilfs-
berichterstatier des Gerichtshofs nach Maß-
gabe der Artikel 12, 15, 19 und 20 des Proto-
kolls über die Vorrechte und Befreiungen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom
17. April 1957 (Bundesgesetzbl. II S. 1182);
die Befreiung gilt auch für die Mitglieder der
Organe der Europäischen Investitionsbank,
ihr Personal und für die Vertreter der Mit-
gliedstaaten, die an ihren Arbeiten teilneh-
men (Artikel 21 des bezeichneten Protokolls),

b) die von der Europäischen Atomgemeinschaft
gezahlten Gehälter, Löhne und Bezüge der
vom Rat bestimmten Beamten und sonstigen
Bediensteten der Gemeinschaft, der Mitglie-
der der Kommission sowie der Richter, Gene-
ralanwälte, des Kanzlers und der Hilfsbericht-
erstatter des Gerichtshofs nach Maßgabe der
Artikel 12, 15, 19 und 20 des Protokolls über
die Vorrechte und Befreiungen der Euro-
päischen Atomgemeinschaft vom 17. April
1957(Bundesgesetzbl. II S. 1212),

(Gesetz zu den Verträgen vom 25. März 1957
zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft und der Europäischen Atomgemein-
schaft vom 27. Juli 1957 — Bundesgesetzbl. I
S. 753, 1678);
die Einkünfte der Steuerpflichtigen insoweit, als
ihnen ein Anspruch auf Befreiung nach den Dop-
pelbesteuerungsabkommen zusteht ($ 9 des
Steueranpassungsgesetzes);
die Zuwendungen, die auf Grund des Fulbright-
Abkommens gezahlt werden;
der Ehrensold für Künstler sowie Zuwendungen
aus Mitteln der Deutschen Künstlerhilfe, wenn
es sich um Bezüge aus öffentlichen Mitteln han-
delt, die wegen der Bedürftigkeit des Künstlers
gezahlt werden;
Stipendien, die unmittelbar aus Öffentlichen Mit-
teln oder von zwischenstaatlichen oder überstaat-
lichen Einrichtungen, denen die Bundesrepublik
Deutschland als Mitglied angehört, zur Förde-
rung der Forschung oder zur Förderung der wis-
senschaftlichen oder künstlerischen Ausbildung
oder Fortbildung gewährt werden. Das gleiche
gilt für Stipendien, die zu den in Satz 1 bezeich-
neten Zwecken von einer Einrichtung, die von
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts errich-
tet ist oder verwaltet wird, oder von einer Kör-
perschaft, Personervereinigung oder Vermögens-
masse im Sinne des $ 4 Abs. 1 Ziff. 6 des Körper-
schaftsteuergesetzes gegeben werden. Voraus-
setzung für die Steuerfreiheit ist, daß
a) die Stipendien einen für die Erfüllung der

Forschungsaufgabe oder für die Bestreitung
des Lebensunterhalts und die Deckung des

Ausbildungsbedarfs erforderlichen Betrag
nicht übersteigen und nach den von dem Ge-
ber erlassenen Richtlinien vergeben werden,

b) der Empfänger im Zusammenhang mit dem
Stipendium nicht zu einer bestimmten wissen-
schaftlichen oder künstlerischen Gegenlei-
stung oder zu einer Arbeitnehmertätigkeit
verpflichtet ist,

c) bei Stipendien zur Förderung der wissen-
schaftlichen oder künstlerischen Fortbildung
im Zeitpunkt der erstmaligen Gewährung ei-
nes solchen Stipendiums der Abschluß der Be-
rufsausbildung des Empfängers nicht länger
als zehn Jahre zurückliegt;

Zinsen aus festverzinslichen Schuldverschreibun-
gen, die zur Erfüllung der Entschädigungsansprü-
che für Altsparanlagen im Sinne des Altsparer-
gesetzes ausgegeben worden sind;
Bergmannsprämien nach dem Gesetz über Berg-
mannsprämien;
Beträge, die nach Teil I des deutsch-schweizeri-
schen Abkommens vom 16. Juli 1956 gezahlt
werden (Artikel 2 des Gesetzes vom 4. April 1957
zu dem am 16. Juli 1956in Bonn unterzeichneten
Abkommen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft über die Liquidation des früheren
deutsch-schweizerischen Verrechnungsverkehrs
— Bundesgesetzbl. 1957II S. 66);
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz,
soweit sie nicht nach dessen $ 15 Abs. 1 Satz 2
steuerpflichtig sind;
laufende Zuwendungen eines früheren alliierten
Besatzungssoldaten an seine im Geltungsbereich
des Grundgesetzes ansässige Ehefrau, soweit sie
auf diese Zuwendungen angewiesen ist;
dieBeträge,die derArbeitnehmervomArbeit-
geber erhält, um sie für ihn auszugeben (durch-
laufende Gelder), und die Beträge, durch die Aus-
lagen des Arbeitnehmers für den Arbeitgeber er-
setzt werden (Auslagenersatz);

Trinkgelder, die dem Arbeitnehmer von Dritten
gezahlt werden, ohne daß ein Rechtsanspruch
darauf besteht, soweit sie 600 Deutsche Mark im
Kalenderjahr nicht übersteigen;

den Arbeitnehmer nach näherer Maßgabe einer
Rechtsverordnung, soweit es aus sozialen Grün-
den oder zur Vereinfachung des Besteuerungs-
verfahrens geboten erscheint, die Zuwendungen
ganz oder teilweise steuerfrei zu belassen;

tionen, die von der Landesbank und Girozentrale
Saar vor dem 6. Juli 1959 ausgegeben worden
sind. $3 a Abs. 2 gilt entsprechend;
Zinsen aus Entschädigungsansprüchen für deut-
sche Auslandsbonds im Sinne der $$ 52 bis 54
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des Bereinigungsgeselzes für deutsche Auslands-
bonds vom 25. August 1952 (Bundesgesetzbl. 1
5. 553), soweit sich die Entschädigungsansprüche
gegen den Bund oder die Länder richten. Das
gleiche gilt für die Zinsen aus Schuldverschrei-
bungen und Schuldbuchforderungen, die nach den
85 9, 10 und 14 des Gesetzes zur näheren Re-
gelung der Entschädigungsansprüche für Aus-
landsbonds vom 10.März 1960 (Bundesgesetzbl. I
S. 177)vom Bund oder von den Ländern für Ent-
schädigungsansprüche erteilt oder eingetragen
werden;

dem Rat für die Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet des Zollwesens an seine Beamten gezahlt
werden (Artikel VI Abschnilt 17 der Anlage zu
dem Abkommen über die Gründung eines Rates
für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zoll-
wesens —-Bundesgesetzbl. 1952IT S. 1, 19);

nationalen Entwicklungs-Organisation ausgege-
benen oder garantierten Schuldverschreibungen
und Wertpapieren nach Arlikel VIIT Abschnitt 9
des Abkommens vom 26. Januar 1960 über die
Internationale Entwicklungsorganisation in dem
in dieser Bestimmung vorgeschriebenen Umfang
(Bundesgesetzbl. II S. 2137, 2138, 2363);

das Gehalt und die sonstigen Bezüge, die von
der Internationalen Entwicklungs-Organisation
an ihre Direktoren, Stellvertreter und Bedienste-
ten gezahlt werden, wenn diese Personen nicht
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, nach
Artikel VIII Abschnitt 9 des in Ziffer 56 bezeich-
neten Abkommens,

Wohngeld nach der Wohngeldgesetzgebung;
Entschädigungen aus Mitteln des Ausgleichs-
fonds nach dem Dritten Abschnitt desWertpa-
pierbereinigungsschlußgesetzes vom 28, Januar
1964(Bundesgesetzbl. ITS. 45), soweit sie für Zin-
sen geleistet werden, die nach Ziffer 45 und 83a
steuerfrei sind;

nach dem 31. Dezember 1965 gewährte Leistun-
gen aus öffentlichen Mitteln an Arbeitnehmer
des Steinkohlen- und Erzbergbaus aus Anlaß von
Stillegungs-, Einschränkungs-, Umstellungs- oder
Rationalisierungsmaßnahmen,

Leistungen nach $ 4 Nr. 2, $ 7 Abs. 3, 88 9, 10
Abs. 1, 88 13, 15 des Entwicklungshelfer-Geset-
Zes;

Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftsiche-
rung des Arbeitnehmers, soweit sie auf Grund
gesetzlicher Verpflichtung geleistet werden; der
Beitragsteil, den der Arbeitgeber an einen kran-
kenversicherungspflichtigen Arbeitnehmer für
die Krankenversicherung bei einer Ersatzkasse
leistet, ist bis zur Hälfte des Gesamtbeitrags zur
Krankenversicherung bei der Ersatzkasse steuer-
frei. Den Ausgaben des Arbeitgebers für die Zu-
kunftsicherung, die auf Grund gesetzlicher Ver-
pflichtung geleistet werden, werden gleichgestellt
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Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Aufwendun-
gen des Arbeitnehmers
a) für eine Lebensversicherung,
b) für die freiwillige Weiterversicherung in der

gesetzlichen Rentenversicherung der Ange-
stellten,

c) für eine öffentlich-rechtliche Versicherungs-
oder Versorgungseinrichtung seiner Berufs-
gruppe,

wenn der Arbeitnehmer von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung be-
freit worden ist. Die Zuschüsse sind nur insoweit
steuerfrei, als sie insgesamt bei Befreiung von
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung der Angestellten die Hälfte und
bei Befreiung von der Versicherungspflicht in der
knappschaftlichen Rentenversicherung zwei Drit-
tel der Gesamtaufwendungen des Arbeitnehmers
nicht übersteigen und nicht höher sind als der
Betrag, der als Arbeitgeberanteil bei Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung der Angestellten oder in der knappschaft-
lichen Rentenversicherung zu zahlen wäre,

3a
Steuerbefreiung bestimmter Zinsen

(1) Steuerfrei sind

zes oder in Berlin (West) ausgegebenen Pfand-
briefen und Kommunalschuldverschreibungen,
wenn die Erlöse aus diesen Wertpapieren minde-
stens zu 90 vom Hundert zur Finanzierung des
sozialen Wohnungsbaues und der durch ihn be-
dingten Kosten der Aufschließungsmaßnahmen
und Gemeinschaftseinrichtungen bestimmt sind;

a) festverzinslichen Schuldverschreibungen des
Bundes und aus Schatzanweisungen des Bun-
des mit einer Laufzeit von mindestens drei
Jahren,

b) festverzinslichen Schuldverschreibungen der
Länder und aus Schatzanweisungen der Län-
der mit einer Laufzeit von mindestens drei
Jahren, wenn der Ausschuß für Kapitalver-
kehr ($ 6 des Gesetzes über den Kapitalver-
kehr vom 2. September 1949— Gesetzblatt
der Verwaltung des Vereinigten Wirtschafts-
gebietes S. 305) festgestellt hat, daß die vor-
gesehenen Ausgabebedingungen das Kurs-
und Zinsgefüge am Kapitalmarkt nicht stören;

(West) vor dem 27. Juni 1952— im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes oder in Berlin (West)
ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren
(ausgenommen Namenschuldverschreibungen)
und aus festverzinslichen Wertpapieren, die in
der Zeit nach dem 31. März 1952 — in Berlin
(West) nach dem 26. Juni 1952— bis zum 17.De-
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zember 1952 im Geltungsbereich des Grundge-
setzes oder in Berlin (West) ausgegeben und
nach dem Geselz über den Kapitalverkehr vom
2. September 1949 (Gesetzblatt der Verwaltung
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes S. 305) ge-
nehmigt worden sind. Die Steuerfreiheit bezieht
sich auch auf Zinsen aus vor dem 21. Juni 1948
— in Berlin (West) vor dem 25. Juni 1948 -
außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgeset-
zes und von Berlin (West) ausgegebenen festver-
zinslichen Wertpapieren
a) von Geldinstituten, die nah $ 3 der

35. Durchführungsverordnung zum Umstel-
lungsgesetz (Öffentlicher Anzeiger Nr. 83
vom 13. September 1949) bis zum 17. Dezem-
ber 1952 als verlagert anerkannt worden
sind oder vor dem 21. Juni 1948ihren Sitz in
den Geltungsbereich des Grundgesetzes oder
vor dem 25. Juni 1948nach Berlin (West) ver-
legt haben,

b) von anderen Unternehmen, die ihren Sitz in
“ den Geltungsbereich des Grundgesetzes oder
nach Berlin (West) verlegt haben und auf de-
ren Emissionen $&1 des Gesetzes zur Berei-
nigung des Wertpapierwesens (Wertpapier-
bereinigungsgesetz) vom 19. August 1949
(Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten
Wirtschaftsgebietes S. 295) — in Berlin
(West) $ 1 des Gesetzes zur Bereinigung des
Wertpapierwesens (Wertpapierbereinigungs-
gesetz) vom 26. September 1949 (Verord-
nungsblatt für Groß-Berlin Teil I S. 346) -
anzuwenden ist.

Die Steuerfreiheit gilt nicht für Zinsen aus Indu-
strieobligationen, die nach dem 20. Juni 1948 -
im Saarland nach dem 19.November 1947und in
Berlin (West) nach dem 24. Juni 1948— ausge-
geben worden sind, und nicht für Zinsen aus
Wandelanleihen und Gewinnobligationen. Sie
gilt jedoch für Zinsen aus vor dem 1. Januar 1952
ausgegebenen Industrieobligationen (ausgenom-
men Wandelanleihen und Gewinnobligationen),
soweit und nachdem der Zinssatz auf 5,5 vom
Hundert ermäßigt worden ist;

4. Zinsen aus nach dem 31. März 1952— in Berlin
(West) nach dem 26. Juni 1952— im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder in Berlin (West)
ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren,
wenn der Verwendungszweck des Erlöses nach
Anhörung des Ausschusses für Kapitalverkehr
($ 6 des Gesetzes über den Kapitalverkehr vom
2. September 1949— Gesetzblatt der Verwaltung
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes S. 305)durch
Rechtsverordnung als besonders förderungswür-
dig anerkannt worden ist. Eine Anerkennung
darf nur erfolgen, wenn eine Ausgabe für den
vorgesehenen Verwendungszweck zu den üb-
lichen Bedingungen am Kapitalmarkt nicht mög-
lich ist und wenn der Kapitalverkehrsausschuß
festgestellt hat, daß durch die Ausgabe das Kurs-
und Zinsgefüge am Kapitalmarkt nicht gestört
wird.

(2) Eine Anleihe gilt im Sinne des Absatzes 1 als
ausgegeben, wenn mindestens ein Wertpapier der
Anleihe veräußert worden ist.

(3) Die Steuerfreiheit der Zinsen aus den in Ab-
satz 1 bezeichneten Anleihen wird durch eine Än-
derung des Ausgabekurses der Anleihe nicht be-
rührt, wenn der Bundesminister für Wirtschaft im
Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finan-
zen die Änderung genehmigt hat.
(4)Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff. 1, 2 und 4

gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinne des Ab-
satzes 1 Ziff. 1, 2 und 4, die vor dem 1. Januar 1955
ausgegebenworden sind.

$3b
Steuerbefreiung bestimmter Gewinnanteile

Steuerfrei sind die vor dem 1. Januar 1962 fällig
gewordenen Gewinnanteile und sonstigen Bezüge
aus Anteilen an Wohnungsunternehmen, solange
diese nach dem Gesetz über die Gemeinnützigkeit
im Wohnungswesen vom 29. Februar 1940 (Reichs-
gesetzbl. I S. 438) und den dieses Gesetz ergänzen-
den Vorschriften als gemeinnützig anerkannt sind.

83c
Anteilige Abzüge

Soweit Ausgaben mit steuerfreien Einnahmen in
unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang ste-
hen, dürfen sie nicht als Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten abgezogen werden.

3. Gewinn
84

Gewinnbegriff im allgemeinen
(1) Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen

dem Betriebsvermögen am Schluß des Wirtschafts-
jahrs und dem Betriebsvermögen am Schluß des vor-
angegangenen Wirtschaftsjahrs, vermehrt um den
Wert der Entnahmen und vermindert um den Wert
der Einlagen.Entnahmensind alle Wirtschaftsgüter
(Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse, Nutzungen und
Leistungen), die der Steuerpflichtige dem Betrieb für
sich, für seinen Haushalt oder für andere betriebs-
fremde Zwecke im Laufe des Wirtschaftsjahrs ent-
nommen hat. Einlagen sind alle Wirtschaftsgüter
(Bareinzahlungen und sonstige Wirtschaftsgüter),
die der Steuerpflichtige dem Betrieb im Laufe des
Wirtschaftsjahrs zugeführt hat. Bei der Ermittlung
des Gewinns sind die Vorschriften über die Betriebs-
ausgaben (Absätze 4 bis 7), über die Bewertung
($$ 6, 6a) und über die Absetzung für Abnutzung
oder Substanzverringerung ($7) zu befolgen.
(2) Der Steuerpflichtige darf die Vermögensüber-

sicht (Bilanz) auch nach ihrer Einreichung beim Fi-
nanzamt ändern, soweit sie den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung unter Befolgung der
Vorschriften dieses Gesetzes nicht entspricht. Dar-
über hinaus ist eine Änderung der Vermögensüber-



sicht (Bilanz) nur mit Zustimmung des Finanzamts
zulässig.
(3) Steuerpflichtige, die nicht auf Grund gesetz-

licher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu füh-
ren und regelmäßig Abschlüsse zu machen, und die
auch keine Bücher führen und keine Abschlüsse
machen, können als Gewinn den Überschuß der Be-
triebseinnahmen über die Betriebsausgaben (Ab-
sätze 4 bis 7) ansetzen. llierbei scheiden Betriebsein-
nahmen und Betriebsausgaben aus, die im Namen
und für Rechnung eines anderen vereinnahmt und
verausgabt werden (durchlaufende Posten). Die Vor-
schriften über die Absetzung für Abnutzung oder
Substanzverringerung ($ 7) sind zu befolgen. Die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten für nicht ab-
nutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
sind erst im Zeitpunkt der Veräußerung oder Ent-
nahme dieser Wirtschaftsgüter als Betriebsausgaben
zu berücksichtigen. Die nicht abnutzbaren Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens sind unter An-
gabe des Tages der Anschaffung oder Herstellung
und der Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder
des an deren Stelle getretenen Werts in besondere,
laufend zu führende Verzeichnisse aufzunehmen.
(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die

durch den Betrieb veranlaßt sind.
(5) Aufwendungen

1. für Geschenke an Personen, die nicht Arbeitneh-
mer des Steuerpflichtigen sind und nicht in stän-
diger Geschäftsbeziehung zu dem Steuerpflichti-
gen auf Grund eines Werkvertrags oder eines
Handelsvertretervertrags stehen, mit Ausnahme
von Geschenken, die bei einem Empfänger im
Wirtschaftsjahr den Wert von insgesamt 100
Deutsche Mark nicht übersteigen,

2. für Einrichtungen des Steuerpflichtigen, soweit
sie der Bewirtung oder der Beherbergung von
Personen, die nicht Arbeitnehmer des Steuer-
pflichtigen sind, dienen (Gästehäuser) und sich
außerhalb des Ortes eines Betriebs des Steuer-
pflichtigen befinden,

3. für die Pacht oder die Ausübung einer Jagd oder
einer Fischerei, für die Haltung oder Benutzung
von Segeljachten oder Motorjachten sowie für
ähnliche Zwecke und für die hiermit zusammen-
hängenden Bewirtungen

scheiden bei der Gewinnermittlung aus, soweit nicht
die Unterhaltung der in Ziffer 2 bezeichneten Ein-
richtungen oder die in Ziffer 3 bezeichneten Tätig-
keiten Gegenstand einer mit Gewinnabsicht ausge-
übten Betätigung des Steuerpflichtigen sind. Andere
Aufwendungen als die in den Ziffern 1 bis 3 be-
zeichneten,die die Lebensführungdes Steuerpflich-
tigen oder anderer Personen berühren, scheiden bei
der Gewinnermittlung insoweit aus, als sie nach der
allgemeinen Verkehrsauffassung als unangemessen
anzusehen sind. $ 9 Abs. 1 Ziff. 4Aund 5 und Abs. 2
gelten entsprechend. $ 12Ziff. 1 bleibt unberührt.
(6) Aufwendungen im Sinne des Absatzes 5 Satz 1

und 2 sind einzeln und getrennt von den sonstigen
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Betriebsausgaben aufzuzeichnen. Soweit diese Auf-
wendungen nicht bereits nach Absatz 5 vom Abzug
ausgeschlossen sind, dürfen sie bei der Gewinner-
mittlung nur berücksichtigt werden, wenn sie nach
Satz 1 besonders aufgezeichnet sind.
(7) Ausgleichszahlungen, die in den Fällen des

$ 7a des Körperschaftsteuergesetzes an außenste-
hende Anteilseigner geleistet werden, scheiden bei
der Gewinnermittlung aus.

85
Gewinn bei Vollkaufleuten und bei bestimmten

anderen Gewerbetreibenden
(1) Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund gesetz-

licher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu füh-
ren und regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder die
ohne eine solche Verpflichtung Bücher führen und
regelmäßig Abschlüsse machen, ist für den Schluß
des Wirtschaftsjahrs das Betriebsvermögen anzuset-
zen ($ 4 Abs. 1 Satz 1), das nach den handelsrecht-
lichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
auszuweisen ist.
(2) Für immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlage-

vermögens ist ein Aktivposten nur anzusetzen,
wenn sie entgeltlich erworben wurden.
(3) Als Rechnungsabgrenzungsposten sind nur an-

zusetzen
1. auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschluß-

stichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte
Zeit nach diesem Tag darstellen;

2. auf der Passivseite Einnahmen vor dem Ab-
schlußstichtag, soweit sie Ertrag für eine be-
stimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
(4) Die Vorschriften über die Entnahmen und die

Einlagen ($ 4 Abs. 1), über die Zulässigkeit der
Bilanzänderung ($ 4 Abs. 2), über die Betriebsaus-
gaben ($ 4 Abs. 4 bis 7), über die Bewertung (88 6,
6a) und über die Absetzung für Abnutzung oder
Substanzverringerung ($7) sind zu befolgen.

$6
Bewertung

(1) Für die Bewertung der einzelnen Wirtschafts-
güter, die nach $ A Abs. 1 oder nach $ 5 als Be-
triebsvermögen anzusetzen sind, gilt das Folgende:
1. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der

Abnutzung unterliegen, sind mit den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten, vermindert um
die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7, anzu-
setzen. Ist der Teilwert niedriger, so kann dieser
angesetzt werden. Teilwert ist der Betrag, den
ein Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen des
Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschafts-
gut ansetzen würde; dabei ist davon auszugehen,
daß der Erwerber den Betrieb fortführt. Bei Wirt-
schaftsgütern,die bereits am Schlußdes voran-
gegangenen Wirtschaftsjahrs zum Anlagevermö-
gen des Steuerpflichtigen gehört haben, darf der
Bilanzansatz nicht über den letzten Bilanzansatz
hinausgehen.
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als die in Ziffer 1 bezeichneten Wirt-
schaflsgüter des Betriebs (Grund und Boden, Be-
teiligungen, Geschäfts- oder Firmenwert, Um-
laufvermögen) sind mit den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten anzusetzen. Statt der An-
schaffungs- oder Tlerstellungskosten kann der
niedrigere Teilwert (Ziffer 1 Satz 3) angesetzt
werden. Bei Wirtschaftsgütern, die bereits am
Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs
zum Betriebsvermögen gehört haben, kann der
Steuerpflichtige in den folgenden Wirtschaftsjah-
ren den Teilwert auch dann ansetzen, wenn er
höher ist als der letzte Bilanzansalz; es dürfen
jedoch höchstens die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten angesetzi werden. Bei land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben ist auch der An-
satz des höheren Teilwerts zulässig, wenn das
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
entspricht.
Verbindlichkeiten sind unter sinnngemäßer An-
wendung der Vorschriften der Ziffer 2 anzuset-
zen.
Entnahmen des Steuerpflichligen für sich, für sei-
nen Haushalt oder für andere betriebsfremde
Zwecke sind mit dem Teilwert anzusetzen. Wird
ein Wirtschaftsgui im unmittelbaren Anschluß an
seine Entnahme

a) einer nach $ 4 Abs. 1 Ziff. 6 des Körperschaft-
steuergesetzes von der Körperschaftsteuer be-
freiten Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse, die ausschließlich und
unmittelbar der Förderung wissenschaftlicher
Zwecke oder der Förderung der Erziehung,
Volks- und Berufsbildung dient, oder

b) einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des
öffentlichen Rechts, die ausschließlich und un-
mittelbar der Förderung wissenschaftlicher
Zwecke oder der Förderung der Erziehung,
Volks- und Berufsbildung dient,

unentgeltlich überlassen, so kann die Entnahme
mit dem Buchwert angesetzt werden. Satz 2 gilt
nicht für die Entnahme von Nutzungen und Lei-
stungen.
Einlagen sind mit dem Teilwert für den Zeit-
punkt der Zuführung anzusetzen; sie sind jedoch
höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten anzusetzen, wenn das zugeführte
Wirtschaftsgut
a) innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Zeit-

punkt der Zuführung angeschafft oder herge-
stellt worden ist oder

b) ein Anteil an einer Kapitalgesellschaft ist und
der Steuerpflichtige an der Gesellschaft im
Sinne des $ 17 Abs. 1 beteiligt ist; $ 17
Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

Bei Eröffnung eines Betriebs ist Ziffer 5 entspre-
chend anzuwenden.
Bei entgeltlichem Erwerb eines Betriebs sind die
Wirtschaftsgütermit demTeilwert, höchstensje-

doch mit den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten anzusetzen.
(2) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund

ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten von beweg-
lichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die
der Abnutzung unterliegen und die einer selbständi-
gen Bewertung und Nutzung fähig sind, im Jahr der
Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Be-
triebsausgaben absetzen, wenn die Anschaffungs-
oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin
enthaltenen Vorsteuerbetrag ($ 9b Abs. 1), für das
einzelne Wirtschaftsgut 800 Deutsche Mark nicht
übersteigen.

86a
Pensionsrückstellung

(1) Eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-
schaft (Versorgungsanspruch einer Person, bei der
der Versorgungsfall noch nicht eingetreten ist) kann
nur gebildet werden, wenn die Pensionsanwartschaft
auf einer vertraglichen Pensionsverpflichtung be-
ruht oder sich aus einer Betriebsvereinbarung, ei-
nem Tarifvertrag oder einer Besoldungsordnung er-
gibt. Eine auf betrieblicher Übung oder dem Grund-
satz der Gleichbehandlung beruhende Pensionsver-
pflichtung gilt nicht als vertragliche Verpflichtung
im Sinne des Satzes 1.
(2) Eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-

schaft darf im Wirtschaftsjahr den Gewinn nur bis
zur Höhe des Betrags mindern, der auf das Wirt-
schaftsjahr entfällt, wenn die Rückstellung nach ver-
sicherungsmathematischen Grundsätzen gleichmäßig
auf die Zeit von der Entstehung der Pensionsver-
pflichtung (Pensionszusage) bis zu dem vertraglich
vorgesehenen Eintritt des Versorgungsfalls verteilt
wird. In dem Wirtschaftsjahr, in dem der Versor-
gungsfall eintritt oder die aus der Pensionszusage
berechtigte Person ihre Tätigkeit für den Steuer-
pflichtigen unter Beibehaltung des Versorgungsan-
spruchs beendet, darf die Rückstellung den Gewinn
bis zu dem Betrag mindern, der sich als Unterschied
zwischen dem versicherungsmathematischen Barwert
der künftigen Pensionsleistungen und einer nach
den Grundsätzen des Satzes 1 für den Bilanzstichtag
des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs berechneten
Rückstellung ergibt. Bei der Anwendung der Sätze 1
und 2 ist ein Rechnungszinsfuß von mindestens
51/evom Hundert zugrunde zu legen.
(3) Ist in der SteuerbilanzzumSchlußdes letzten

Wirtschaftsjahrs, das vor dem 16. Dezember 1960
endet, eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-
schaft ausgewiesen, die unter Zugrundelegung eines
niedrigeren Rechnungszinsfußes als 51’ vom
Hundert gebildet worden ist, so sind in den folgen-
den Wirtschaftsjahren die nach den Absätzen 1
und 2 zulässigen Zuführungen zu der Rückstellung
versicherungsmathematisch gleichmäßig so zu kür-
zen, daß die Rückstellung im Zeitpunkt des vertrag-
lich vorgesehenen Eintritts des Versorgungsfalls den
sich unter Zugrundelegung eines Rechnungszins-
fußes von 5'"/avom Hundert ergebenden versiche-



rungsmathematlischen Barwert der künftigen Pen-
sionsleistungen nicht übersteigt.
(4)Nach dem Eintritt des Versorgungsfalls ist eine

Rückstellung für eine Pensionsverpflichtung in je-
dem Wirtschaftsjahr mindestens in Höhe des Be-
trags gewinnerhöhend aufzulösen, der sich unter Zu-
grundelegung eines Rechnungszinsfußes von 51/a
vom Hundert als Unterschied des versicherungsma-
thematischen Barwerts der künftigen Pensionslei-
stungen am Schluß des Wirtschaftsjahrs und am
Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs er-
gibt. Ist nach dem Eintritt des Versorgungsfalls eine
in der Steuerbilanz des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahrs ausgewiesene Rückstellung für eine
Pensionsverpflichtung höher als der unter Zugrun-
delegung eines Rechnungszinsfußesvon 5!/avom
Hundert errechnete versicherungsmathematische
Barwert der künftigen Pensionsleistungen amSchluß
des Wirtschaftsjahrs, so ist insoweit die Rückstel-
lung gewinnerhöhend aufzulösen. Der Steuerpflich-
tige kann in Höhe von vier Fünfteln eines nach
Satz 2 entstehenden Gewinns eine den steuerlichen
Gewinn mindernde Rücklage bilden. Die Rücklage
ist in den auf die Bildung folgenden vier Wirt-
schaftsjahren mit mindestens je einem Viertel, spä-
testens jedoch bei Wegfall der Pensionsverpflich-
tung gewinnerhöhend aufzulösen.

$6b
Gewinn aus der Veräußerung

bestimmter Anlagegüier
(1) Steuerpflichtige, die

Grund und Boden,
Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden
mit dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn der
Aufwuchs oder die Anlagen zu einem land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehören,
Gebäude,
abnutzbare bewegliche Wirtschafisgüter mit einer
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von minde-
stens 25 Jahren,
Schiffe,
Anteile an Kapitalgesellschaften oder
im Zusammenhang mit einer Betriebsumstellung le-
bendes Inventar land- und forstwirtschaftlicher Be-
triebe

veräußern, können im Wirtschaftsjahr der Veräuße-
rung von den Anschaffungs- oder Herstellungsko-
sten der in Satz 2 bezeichneten Wirtschaftsgüter, die
im Wirtschaftsjahr der Veräußerung angeschafft
oder hergestellt worden sind, einen Betrag bis zur
Höhe des bei der Veräußerung entstandenen Ge-
winns abziehen. Der Abzug ist zulässig bei den An-
schaffungs- oder Herstellungskosten von
1. abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern,
2. Grund und Boden,

soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Grund und Boden entstanden ist,
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3. Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Bo-
den mit dem dazugehörigen Grund und Boden,
wenn der Aufwuchs oder die Anlagen zu einem
land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen
gehören,

soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Grund und Boden oder der Veräußerung von
Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und
Boden mit dem dazugehörigen Grund und Bo-
den entstanden ist,

4. Gebäuden,
soweit der Gewinn bei der Veräußerungvon
Grund und Boden, von Aufwuchs auf oder
Anlagen im Grund und Boden mit dem dazu-
gehörigen Grund und Boden, von Gebäuden
oder von Anteilen an Kapitalgesellschaften
entstanden ist, oder

5. Anteilen an Kapitalgesellschaften,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Anteilen an Kapitalgesellschaften entstanden
ist und der Bundesminister für Wirtschaft im
Benehmen mit dem Bundesminister der Finan-
zen und der von der Landesregierung be-
stimmten Stelle bescheinigt hat, daß der Er-
werb der Anteile unter Berücksichtigung der
Veräußerung der Anteile volkswirtschaftlich
besonders förderungswürdig und geeignet ist,
die Unternehmensstruktur eines Wirtschafts-
zweigs zu verbessern oder einer breiten Ei-
gentumsstreuung zu dienen.

Der Anschaffung oder Herstellung von Gebäuden
oder Schiffen steht ihre Erweiterung, ihr Ausbau
oder ihr Umbau gleich. Der Abzug ist in diesem Fall
nur von dem Aufwand für die Erweiterung, den
Ausbau oder den Umbau der Gebäude oder Schiffe
zulässig.
(2) Gewinn im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist der

Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug
der Veräußerungskosten den Buchwert übersteigt,
mit dem das veräußerte Wirtschaftsgut.im Zeitpunkt
der Veräußerung anzusetzen gewesen wäre. Buch-
wert ist der Wert, mit dem ein Wirtschaftsgut nach
$ 6 anzusetzen ist.

(3) Soweit Steuerpflichtige den Abzug nach Ab-
satz 1 nicht vorgenommen haben, können sie im
Wirtschaftsjahr der Veräußerung eine den steuer-
lichen Gewinn mindernde Rücklage bilden. Bis zur
Höhe dieser Rücklage können sie von den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten der in Absatz 1
Satz 2 bezeichneten Wirtschaftsgüter, die in den fol-
genden zwei Wirtschaftsjahren angeschafft oder her-
gestelltworden sind, im Wirtschaftsjahrihrer An-
schaffung oder Herstellung einen Betrag abziehen;
bei dem Abzug gelten die Einschränkungen des Ab-
satzes 1 Satz 2 Ziff. 2 bis 5 sowie Absatz 1 Satz 3
und 4 entsprechend. Die Frist von zwei Jahren ver-
längert sich bei neu hergestellten Gebäuden und
Schiffen auf vier Jahre, wenn mit ihrer Herstellung
vor dem Schluß des zweiten auf die Bildung- der
Rücklage folgenden Wirtschaftsjahrs begonnen wor-
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den ist. Die Rücklage ist in Höhe des abgezogenen
Betrags gewinnerhöhend aufzulösen. Ist eine Rück-
lage am Schluß des zweiten auf ihre Bildung folgen-
den Wirtschaftsjahrs noch vorhanden, so ist sie
in diesem Zeitpunkt gewinnerhöhend aufzulösen,
soweit nicht ein Abzug von den Herstellungskosten
von Gebäuden oder Schiffen in Betracht kommt, mit
deren Herstellung bis zu diesem Zeitpunkt begon-
nen worden ist; ist die Rücklage am Schluß des vier-
ten auf ihre Bildung folgenden Wirtschaftsjahrs
noch vorhanden, so ist sie in diesem Zeitpunkt ge-
winnerhöhend aufzulösen. Eine Rücklage ist nur zu-
lässig, wenn in der handelsrechtlichen Jahresbilanz
ein entsprechender Passivposten in mindestens glei-
cher Höhe ausgewiesen wird.
(4) Voraussetzung für die Anwendung der Ab-

sätze 1 und 3 ist, daß

1. der Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buch-
führung nach $ 4 Abs. 1 oder $ 5 ermittelt wird,

2. die veräußerten Wirtschaftsgüter im Zeitpunkt
der Veräußerung mindestens sechs Jahre un-
unterbrochen zum Anlagevermögen einer inlän-
dischen Betriebstätte gehört haben; die Frist
von sechs Jahren entfällt für lebendes Inventar
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe,

3. die angeschafften oder hergestellten Wirtschafts-
güter zum Anlagevermögen einer inländischen
Betriebstätte gehören und

4. der bei der Veräußerung entstandene Gewinn
bei der Ermittlung des im Inland steuerpflichti-
gen Gewinns nicht außer Ansatz bleibt.

Der Abzug nach den Absätzen 1 und 3 ist bei Wirt-
schaftsgütern, die zu einem land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb gehören oder der selbständigen
Arbeit dienen, nicht zulässig, wenn der Gewinn bei
der Veräußerung von Wirtschaftsgütern eines Ge-
werbebetriebs entstanden ist.

(5) Ist von den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten eines Wirtschaftsguts ein Betrag nach Ab-
satz 1 oder nach Absatz 3 abgezogen worden, so gilt
der verbleibende Betrag als Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten des Wirtschaftsguts.

86cC

Gewinn aus der Veräußerung von Grund und Boden,
Gebäuden sowie von Aufwuchs auf oder Anlagen
im Grund und Boden bei der Ermittlung des Ge-
winns nach $ 4 Abs. 3 oder nach Durchschnittsätzen

(1) $ 6b mit Ausnahme des $ 6b Abs. 4AZiff. 1
ist mit der folgenden Maßgabe entsprechend anzu-
wenden, wenn der Gewinn nach $ 4 Abs. 3 oder die
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft nach Durch-
schnittsätzen ermittelt werden:
1. Der Abzug nach $ 6b Abs. 1 und 3 ist nur zu-

lässig, soweit der Gewinn entstanden ist bei der
Veräußerung von
Grund und Boden,
Gebäuden oder

Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden
mit dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn
der Aufwuchs oder die Anlagen zu einem land-
und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen ge-
hören.

2. Soweit nach $ 6b Abs. 3 eine Rücklage gebildet
werden kann, ist ihre Bildung als Betriebsaus-
gabe (Abzug) und ihre Auflösung als Betriebs-
einnahme (Zuschlag) zu behandeln.
(2) Voraussetzung für die Anwendung des Absat-

zes 1 ist, daß die Wirtschaftsgüter, bei denen ein
Abzug von den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten vorgenommen worden ist, in besondere, lau-
fend zu führende Verzeichnisse aufgenommen wer-
den. In den Verzeichnissen sind der Tag der An-
schaffung oder Herstellung, die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, der Abzug nach $ 6b Abs. 1
und 3 in Verbindung mit Absatz 1, die Absetzungen
für Abnutzung, die Abschreibungen sowie die Be-
träge nachzuweisen, die nach $ 6b Abs. 3 in Ver-
bindung mit Absatz 1 Ziff. 2 als Betriebsausgaben
(Abzug) oder Betriebseinnahmen (Zuschlag) behan-
delt worden sind.

$7
Absetzung für Abnutzung
oder Substianzverringerung

(1)Bei Wirtschaftsgütern, deren Verwendung oder
Nutzung durch den Steuerpflichtigen zur Erzielung
von Einkünften sich erfahrungsgemäß auf einen
Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt, ist je-
weils für ein Jahr der Teil der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abzusetzen, der bei gleichmäßi-
ger Verteilung dieser Kosten auf die Gesamtdauer
der Verwendung oder Nutzung auf ein Jahr entfällt
(Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträ-
gen). Die Absetzung bemißt sich hierbei nach der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Wirt-
schaftsguts. Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens, bei denen es wirtschaftlich be-
gründet ist, die Absetzung für Abnutzung nach Maß-
gabe der Leistung des Wirtschaftsguts vorzuneh-
men, kann der Steuerpflichtige dieses Verfahren
statt der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jah-
resbeträgen anwenden, wenn er den auf das ein-
zelne Jahr entfallenden Umfang der Leistung nach-
weist. Absetzungen für außergewöhnliche technische
oder wirtschaftliche Abnutzung sind zulässig.
(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-

lagevermögens kann der Steuerpflichtige statt der
Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträ-
gen die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jah-
resbeträgen bemessen. Die Absetzung für Abnut-
zung in fallenden Jahresbeträgen kann nach einem
unveränderlichen Hundertsatz vom jeweiligen Buch-
wert (Restwert) vorgenommen werden; der dabei an-
zuwendende Hundertsatz darf höchstens das Zwei-
fache des bei der Absetzung für Abnutzung in glei-
chen Jahresbeträgen in Betracht kommenden Hun-
dertsatzes betragen und 20 vom Hundert nicht über-
steigen. Durch Rechtsverordnung kann die Anwen-
dung anderer Verfahren der Absetzung für Abnut-



zung in fallenden Jahresbeträgen zugelassen wer-
den, wenn sich danach für das erste Jahr der Nut-
zung und für die ersten drei Jahre der Nutzung ins-
gesamt nicht höhere Absetzungen für Abnutzung als
bei dem in Satz 2 bezeichneten Verfahren ergeben.
Bei Wirtschaftsgütern, bei denen die Absetzung für
Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen bemessen
wird, sind Absetzungen für außergewöhnliche tech-
nische oder wirtschaftliche Abnutzung nicht zulässig.
Voraussetzung für die Anwendung der Sätze 1 bis 4
ist, daß über die Wirtschaftsgüter, bei denen die Ab-
setzung für Abnulzung in fallenden Jahresbeirägen
bemessen wird, durch Rechtsverordnung zubestim-
mende Aufzeichnungen geführt werden.
(3) Der Übergang von der Absetzung für Abnut-

zung in fallenden Jahresbeträgen zur Absetzung für
Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen ist zulässig.
In diesem Fall bemißt sich die Absetzung für Ab-
nutzung vom Zeitpunkt des Übergangs an nach dem
dann noch vorhandenen Restwert und der Restnut-
zungsdauer des einzelnen Wirtschaftsguts. Der
Übergang von der Absetzung für Abnutzung inglei-
chen Jahresbeträgen zur Absetzung für Abnutzung
in fallenden Jahresbeträgen ist nicht zulässig.
(4) Bei Gebäuden sind abweichend von Absatz 1

als Absetzung für Abnutzung die folgenden Beträge
bis zur vollen Absetzung abzuziehen:
1. bei Gebäuden, die nach dem 31. Dezember 1924

fertiggestellt worden sind,
jährlich 2 vom Hundert,

2. bei Gebäuden, die vor dem 1. Januar 1925fertig-
gestellt worden sind,

jährlich 2,5 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Beträgt
die tatsächliche Nutzungsdauer eines Gebäudes in
den Fällen der Ziffer 1 weniger als 50 Jahre, in den
Fällen der Ziffer 2 weniger als 40 Jahre, so können
an Stelle der Absetzungen nach Satz 1 die der tat-
sächlichen Nutzungsdauer entsprechenden Abset-
zungen für Abnutzung vorgenommen werden. Die
Vorschrift des Absatzes 1 letzter Satz bleibt unbe-
rührt.
(5) Bei Gebäuden und Eigentumswohnungen, die

nach dem 31. Dezember 1964 fertiggestellt worden
sind und
1. bei denen der Antrag auf Baugenehmigung vor

dem9. Mai 1973gestellt worden ist oder
2. deren Nutzfläche zu mehr als 662/svom Hundert

auf Wohnungen entfällt, die mit öffentlichen Mit-
teln im Sinne des $ 6 Abs. 1 oder nach $ 88 des
Zweiten Wohnungsbaugesetzes, im Saarland mit
öffentlichen Mitteln im Sinne des $ 4 Abs. 1 oder
nach $ 51 a des Wohnungsbaugesetzes für das
Saarland, gefördert worden sind,

kann der Bauherr abweichend von Absatz 4 als Ab-
setzung für Abnutzung die folgenden Beträge ab-
ziehen:
im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden
11Jahren jeweils3,5vomHundert,
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in den darauffolgenden 20 Jahren
jeweils 2 vom Hundert,

in den darauffolgenden 18Jahren
jeweils 1vom Hundert

der Herstellungskosten. Bei Gebäuden und Eigen-
tumswohnungen, bei denen der Antrag auf Bauge-
nehmigung nach dem 9. Oktober 1962gestellt wor-
den ist und die zu mehr als 66% vom Hundert
Wohnzwecken dienen, gilt Satz 1 mit derMaßgabe,
daß an die Stelle des 31. Dezember 1964der 9. Ok-
tober 1962 tritt, wenn für die Gebäude oder Eigen-
tumswohnungen erhöhte Absetzungen nach $ 7b
oder $ 54nicht zulässig sind.

(6) Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen und
anderen Betrieben, die einen Verbrauch der Sub-
stanz mit sich bringen, ist Absatz 1 entsprechend
anzuwenden; dabei sind Absetzungen nach Maß-
gabe des Substanzverzehrs zulässig (Absetzung für
Substanzverringerung).

87a
Bewertungsfreiheit

für bewegliche Wirtschaftsgüter
(1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur
Inanspruchnahme von Rechten und Vergünsti-
gungen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,
Weltanschauung oder politischer Gegnerschaft
gegen den Nationalsozialismus verfolgt worden
sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und
den Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ermitteln, können für die abnutzbaren beweg-
lichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ne-
ben der nach $ 7 von den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten zu bemessenden Absetzung für Ab-
nutzung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung
und in dem darauffolgenden Jahr bis zu insgesamt
50 vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, höchstens jedoch für alle in Betracht
kommenden Wirtschaftsgüter eines Unternehmens
bis zu 100000 Deutsche Mark jährlich abschreiben.
Die Absetzung für Abnutzung in den folgenden Jah-
ren bemißt sich nach dem dann noch vorhandenen
Restwert und der Restnutzungsdauer der einzelnen
Wirtschaftsgüter, für die Bewertungsfreiheit nach
Satz 1 in Anspruch genommen worden ist.

(2) Die Bewertungsfreiheit nach Absatz 1 kann
nur für diejenigen abnutzbaren beweglichen Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens in Anspruch ge-
nommen werden, die bis zum 31.Dezember 1958an-
geschafft oder hergestellt worden sind. Bei Wiirt-
schaftsgütern, für die von der Bewertungsfreiheit
nach Absatz 1 Gebrauch gemacht wird, sind die Ab-
setzungen für Abnutzung nach $ 7 in gleichen Jah-
resbeträgen vorzunehmen.
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$7b

Erhöhte Absetzungen für Einfamilienhäuser,
Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen
(1) Bei Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern

und Eigentumswohnungen, bei denen der Antrag
auf Baugenehmigung nach dem 31. Dezember 1964
gestellt worden ist und die zu mehr als 66% vom
Hundert Wohnzwecken dienen, können abweichend
von $ 7 Abs. 4 und 5 im Jahr der Fertigstellung
und in den sieben folgenden Jahren jeweils bis zu
5 vom Hundert der Herstellungskosten abgesetzt
werden. Nach Ablauf dieser acht Jahre sind als Ab-
setzung für Abnutzung bis zur vollen Absetzung
jährlich 2,5 vom Hundert des Restwerts abzuziehen;
& 7 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. Übersteigen
die Herstellungskosten bei einem Einfamilienhaus
oder einer Eigentumswohnung die Grenze von
150000Deutsche Mark, bei einem Zweifamilienhaus
die Grenze von 200 000 Deutsche Mark, so sind auf
den übersteigenden Teil der Herstellungskosten die
Vorschriften des $7 Abs. 4 anzuwenden.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten ent-
sprechend für Herstellungskosten, die für Ausbau-
ten und Erweiterungen an einem Ein- oder Zweifa-
milienhaus oder an einer Eigentumswohnung auf-
gewendet worden sind, wenn das Ein- oder Zwei-
familienhaus oder die Eigentumswohnung vor dem
1. Januar 1964 fertiggestellt worden ist. Weitere
Vorausetzung ist, daß die ausgebauten oder neu
hergestellten Gebäudeteile zu mehr als 80 vom Hun-
dert Wohnzwecken dienen. Nach Ablauf des Zeit-
raums, in dem nach Satz 1 erhöhte Absetzungen voT-
genommen werden können, ist der Restwert den An-
schaffungs- oder Herstellungskosten des Gebäudes
oder dem an deren Stelle tretenden Wert hinzuzu-
rechnen; die weiteren Absetzungen für Abnutzung
sind einheitlich für das gesamte Gebäude nach dem
sich hiernach ergebenden Betrag und dem für das
Gebäude maßgebenden Hundertsatz zu bemessen.

(3) Geht das Eigentum an einem Einfamilienhaus,
einem Zweifamilienhaus oder einer Eigentumswoh-
nung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 innerhalb von
acht Jahren nach der Fertigstellung auf einen ande-
ren über, so kann der Rechtsnachfolger des Bauherrn
(Ersterwerber) die erhöhten Absetzungen im Sinne
des Absatzes 1 vornehmen, soweit der Bauherr sie
nicht geltend gemacht hat. Für den Ersierwerber tre-
ten an die Stelle der Herstellungskosten die An-
schaffungskosten. Hat der Bauherr keine erhöhten
Absetzungen vorgenommen, so tritt für den Erst-
erwerber an die Stelle des Jahres der Fertigstellung
das Jahr des Ersterwerbs. Hat der Bauherr erhöhte
Absetzungen vorgenommen, so kann der Ersterwer-
ber sie vom Jahr des Ersterwerbs an bis zum Ab-
lauf des Zeitraums geltend machen, in dem für den
Bauherrn ohne die Veräußerung erhöhte Absetzun-
gen in Betracht gekommen wären; nach Ablauf die-
ses Zeitraums bemessen sich die Absetzungen für
Abnutzung bis zum siebenten auf das Jahr des Erst-
erwerbs folgenden Jahr nach $ 7 Abs. 4 und vom
achten auf das Jahr des Ersterwerbs folgenden Jahr
an nach Absatz 1 Satz 2.

(4) Bei Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern
und Eigentumswohnungen im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 kann der Bauherr erhöhte Absetzungen, die
er im Jahr der Fertigstellung und in den zwei fol-
genden Jahren nicht ausgenutzt hat, bis zum Ende
des dritten auf das Jahr der Fertigstellung folgen-
den Jahres nachholen. Dabei können nachträgliche
Herstellungskosten vom Jahr ihrer Entstehung an
bei der Bemessung der erhöhten Absetzungen so
berücksichtigt werden, als wären sie bereits im Jahr
der Fertigstellung entstanden. Im Jahr der Fertig-
stellung und in den zwei folgenden Jahren sind je-
doch mindestens die Absetzungen für Abnutzung
nach $ 7 Abs. 4 vorzunehmen. Die Sätze 1 bis 3 gel-
ten entsprechend bei Ausbauten und Erweiterungen
im Sinne des Absatzes 2 und für den Ersterwerber
im Sinne des Absatzes 3, für den Ersterwerber je-
doch mit der Maßgabe, daß er auch die vom Bau-
herrn nicht ausgenutzten erhöhten Absetzungen
nachholen kann.
(5) Für die Anwendung der Absätze 1 bis 3 sind

zum Gebäude gehörende Garagen ohne Rücksicht
auf ihre tatsächliche Nutzung als Wohnzwecken die-
nend zu behandeln, soweit in ihnen nicht mehr als
ein Personenkraftwagen für jede in dem Gebäude
befindliche Wohnung untergestellt werden kann.
Räume für die Unterstellung weiterer Kraftwagen
sind stets als nicht Wohnzwecken dienend zu be-
handeln.

(6) Erhöhte Absetzungen nach den Absätzen 1
bis 3 kann der Steuerpflichtige nur für ein Einfami-
lienhaus oder für ein Zweifamilienhaus oder für
eine Eigentumswohnung oder für den Ausbau oder
die Erweiterung eines Ein- oder eines Zweifamilien-
hauses oder einer Eigentumswohnung in Anspruch
nehmen. Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen
des $ 26 Abs. 1 vorliegen, können erhöhte Abset-
zungen nach den Absätzen 1 bis 3 für insgesamt
zwei der in Satz 1 bezeichneten Gebäude, Eigen-
tumswohnungen, Ausbauten oder Erweiterungen
geltend machen. Der Bauherr von Kaufeigenheimen,
Trägerkleinsiedlungen und Kaufeigentumswohnun-
gen kann abweichend von den Sätzen 1 und 2 für
alle von ihm erstellten Kaufeigenheime, Träger-
kleinsiedlungen und Kaufeigentumswohnungen im
Jahr der Fertigstellung und im folgenden Jahr er-
höhte Absetzungen bis zu jeweils 5 vom Hundert
geltend machen.
(7) Bei Gebäuden sowie bei Zubauten, Ausbauten

und Umbauten, bei denen der Antrag auf Baugeneh-
migung vor dem 10. Oktober 1962 gestellt worden
ist, sind die Vorschriften des $ 7bin den bisherigen
Fassungen mit der Maßgabe weiter anzuwenden,
daß für die vom Restwert vorzunehmenden Abset-
zungen für Abnutzung die Vorschriften des Absat-
zes 1Satz 2 und des Absatzes 2 Satz 3 entsprechend
gelten. Bei Gebäuden sowie bei Zubauten, Ausbau-
ten und Umbauten, die in Berlin (West) errichtet
worden sind, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß an
die Stelle des 10. Oktober 1962 der 1. Januar 1965
tritt und daß auch die Vorschrift des $ 53 Abs. 3 in
der Fassung des Einkommensteuergesetzes vom
15. August 1961 (Bundesgesetzbl. IS. 1253) weiter
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anzuwenden ist. Bei Gebäuden und Eigentumswoh-
nungen, bei denen der Antrag auf Baugenehmigung
nach dem 9. Oklober 1962 und vor dem 1. Januar
1965 gestellt worden ist und die nicht in Berlin
(West) errichtel worden sind, sind die Vorschriften
des 8 54 weiter anzuwenden.

87cC
Förderung des Wohnungsbaues

(1) Steuerpflichlige, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchlührung nach $ 4 Abs. 1 oder
nach $ 5 ermitteln, können bei unverzinslichen, in
gleichen Jahresbelrägen zu Lilgenden Darlehen, die
aus Mitieln des Betriebs zur Förderung des Baues
von Wohnungen gegeben werden, 25 vom Hundert
des nach Absalz 3 berücksichtigungsfähigen Gesamt-
betrags der im Wirtschaftsjahr gegebenen Darlehen
außerhalb der Bilanz vom Gewinn abziehen. Das
gilt auch, wenn die Hingabe der Darlehen nicht
durch den Betrieb veranlaßt worden ist. Die Dar-
lehen sind in der Bilanz mit dem Wert anzusetzen,
der sich nach Abzug von Zwischenzinsen unter Be-
rücksichtigung von Zinsesziusen vom Nennbetrag
der Darlehen ergibt. Dabei ist von einem Zinssatz
von höchstens 5,5 vom Hundert! auszugehen.

(2) Voraussetzung für die Anwendung des Absat-
zes 1 ist, daß die Darlehen

1. eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren haben,

2. nach dem 31. Dezember 1954und vor dem 1. Ja-
nuar 1962 an einen Bauherrn gegeben werden,

3. von dem Bauherrn unverzüglich und unmittelbar
zur nachstelligen Finanzierung oder Restfinan-
zierung des Baucesvon Wohnungen im Sinne des
$ 39 oder des $ 82 des Zweiten Wohnungsbau-
gesetzes (Wohnungsbau- und Familienheimge-
setz) vom 27. Juni 1956(Bundesgesetzbl. I S. 523)
a) in Eigenheimen, Kaufeigenheimen, Klein-

siedlungen oder als Wohnungen (Eigentums-
wohnungen) im Sinne des Ersten Teils des
Wohnungseigentumsgesetzes oder

b) durch Wiederaufbau von durch Kriegseinwir-
kung ganz oder teilweise zerstörten Gebäu-
den

verwendet werden und
4. weder unmittelbar noch mittelbar in wirtschaft-

lichem Zusammenhang mit der Aufnahme eines
Kredits stehen.
(3) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn die Dar-

lehen 7 000Deutsche Mark für jede geförderte Woh-
nung nicht übersteigen. Bei Darlehen, die zur Fi-
nanzierung des Baues von Wohnungen in Eigenhei-
men, Kaufeigenheimen, Kleinsiedlungen oder von
Wohnungen {Eigentumswohnungen) im Sinne des
Ersten Teils des Wohnungseigentumsgesetzes ver-
wendet werden, erhöht sich dieser Betrag auf 10 000
Deutsche Mark. Bei Eigenheimen, Kaufeigenheimen
und Kleinsiedlungen mit zwei Wohnungen gilt
diese Erhöhung nur für Darlehen zur Finanzierung
einer der beiden Wohnungen. Die Darlehen dürfen
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bei der Ermittlung des nach Absatz 1 vom Gewinn
abzuziehenden Betrags nur insoweit berücksichtigt
werden, als sie 30 vom Hundert des Gewinns aus
dem Betrieb nicht übersteigen, aus dessen Mitteln
die Darlehen gegeben worden sind. Das gilt nicht,
wenn diese Wohnungen für Arbeitnehmer des
Steuerpflichtigen errichtet werden.
(4) Zum Nachweis der in Absatz 2 Ziff. 3 und in

Absatz 3 Satz 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen
ist eine Bescheinigung der nach $ 95 Abs. 1 des
Zweiten Wohnungsbaugesetzes bestimmten Stelle
vorzulegen.

(5) Wird ein Darlehen im Sinne des Absatzes 1
während der Laufzeit über die Tilgungsbeträge hin-
aus zurückgezahlt oder innerhalb von zehn Jahren
nach der Hingabe abgetreten, so ist zum Zweck der
Nachversteuerung im Wirtschaftsjahr oder Kalen-
derjahr der Rückzahlung oder Abtretung der nach
Absatz 1 abgezogene Betrag außerhalb der Bilanz
dem Gewinn hinzuzurechnen.

$7d
(gestrichen)

87e
Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude,
Lagerhäuser und landwirtschaftliche

Betriebsgebäude
(1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur
Inanspruchnahme von Rechten und Vergünsti-
gungen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,
Weltanschauung oder politischer Gegnerschaft
gegen den Nationalsozialismus verfolgt worden
sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und
den Gewinn nach $ 5 auf Grund ordnungsmäßiger
Buchführung ermitteln, können bei Gebäuden, die
im eigenen gewerblichen Betrieb unmittelbar
a) der Fertigung oder
b) der Bearbeitung von zum Absatz bestimmten

Wirtschaftsgütern oder
c) der Wiederherstellung von Wirtschaftsgütern

oder
d) ausschließlich der Lagerung von Waren, die zum

Absatz an Wiederverkäufer bestimmt sind oder
für fremideRechnung gelagert werden,

dienen und nach dem 31. Dezember 1951hergestellt
worden sind, neben den nach $ 7 Abs. 4 von den
Herstellungskosten zu bemessenden Absetzungen
für Abnutzung im Wirtschaftsjahr der Herstellung
und in dem darauffolgenden Wirtschaftsjahr bis zu
je 10vem Hundert der Herstellungskosten abschrei-
ben. In den folgenden Wirtschaftsjahren bemessen
sich die Absetzungen für Abnutzung nach dem Rest-
wert und dem nach $ 7 Abs. 4 unter Berücksichti-



bezeichneten

durch Kriegseinwirkung

4. Überschußder Einnahmen
über die Werbungskosten

88
Einnahmen

89
Werbungskosten

Schuldzinsen und auf besonderen Verpflichtungs-
gründen beruhende Renten und dauernde Lasten,
soweit sie mit einer Einkunftsart in wirtschaft-
lichem Zusammenhang stehen. Bei Leibrenten
kann nur der Anteil abgezogen werden, der sich
aus der in $ 22 Ziff. 1 Buchstabe a aufgeführten
Tabelle ergibt; in den Fällen des $ 22 Ziff. 1

Buchstabe a letzter Satz kann nur der Anteil, der
nach der in dieser Vorschrift vorgesehenen
Rechtsverordnung zu ermitteln ist, abgezogen
werden;

Steuern vom Grundbesitz, sonstige öffentliche
Abgaben und Versicherungsbeiträge, soweit sol-
che Ausgaben sich auf Gebäude oder auf Gegen-
stände beziehen, die dem. Steuerpflichtigen zur
Einnahmeerzielung dienen;

Beiträge zu Berufsständen und sonstigen Berufs-
verbänden, deren Zweck nicht auf einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist;

Aufwendungen des Arbeitnehmers für Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Bei Fahr-
ten mit einem eigenen Kraftfahrzeug werden die
Aufwendungen für jeden Arbeitstag, an dem das
Kraftfahrzeug benutzt wird, nur in Höhe der fol-
genden Pauschbeträge anerkannt:
a) bei Benutzung eines Kraftwagens

0,36DeutscheMark,
b) bei Benutzung eines Motorrads oder Motor-

rollers
0,16DeutscheMark

für jeden Kilometer, den die Wohnung von der
Arbeitsstätte entfernt liegt; für die Bestimmung
der Entfernung ist die kürzeste benutzbare Stra-
Benverbindung maßgebend. Wird dem Arbeit-
nehmer vom Arbeitgeber für Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte ein Kraftfahrzeug
zur Verfügung gestellt, so kann der Arbeitneh-
mer höchstens die in Satz 2 bezeichneten Beträge
geltend machen;

notwendige Mehraufwendungen, die einem Ar-
beitnehmer aus Anlaß einer doppelten Haus-
haltsführung entstehen. Eine doppelte Haushalts-
führung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer au-
ßerhalb des Ortes, in dem er einen eigenen Haus-
stand unterhält, beschäftigt ist und auch am Be-
schäftigungsort wohnt. Aufwendungen für Fahr-
ten vom Beschäftigungsort zum Ort des eigenen
Hausstands und zurück (Familienheimfahrten)
können jeweils nur für eine Familienheimfahrt
wöchentlich als Werbungskosten abgezogen wer-
den. Bei Familienheimfahrten mit eigenem Kraft-
fahrzeug ist je Kilometer der Entfernung zwi-
schen dem Ort des eigenen Hausstands und dem
Beschäftigungsort Ziffer 4 Satz 2 entsprechend
anzuwenden, Bei Familienheimfahrten mit einem
vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Kraft-
fahrzeug ist Ziffer A Satz 3 entsprechend anzu-
wenden;

Aufwendungen für Arbeitsmittel (Werkzeuge
und Berufskleidung);

Absetzungen für Abnutzung und für Substanz-
verringerung ($ 7 Abs. 1, 4, 5 und 6, $$ 7b, 54).

(2) Abweichend von Absatz 1 Ziff. 4 Satz 2 und 3



1. bei Körperbehinderten, deren Minderung der Er-
werbsfähigkeit mindestens 70 vom Hundert be-
trägt,

2. bei Körperbehinderten, deren Minderung der Er-
werbsfähigkeit weniger als 70 vom Hundert, aber
mindestens 50 vom Flundert beträgt und die er-
heblich gehbehindert sind,

für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
und für Familienheimfahrten auf Antrag die tatsäch-
lichen Aufwendungen abgezogen. Die Voraussetzun-
gen der Ziffern 1 und 2 sind durch amtliche Unter-
lagen nachzuweisen.
(3) Absatz 1 Ziff. 4 und 5 und Absatz 2 gelten bei

den Einkunftsarten im Sinne des $ 2 Abs. 3 Ziff. 5
bis 7 entsprechend.

$9a
Pauschbeträge für Werbungskosten

Für Werbungskosten sind bei der Ermittlung der
Einkünfte die folgenden Pauschbeträge abzuziehen,
wenn nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen
werden:
1. von den Einnahmen aus nichtselbständiger Ar-

beit:
ein Pauschbetrag von 564 Deutsche Mark;

2. von den Einnahmen aus Kapitalvermögen:
ein Pauschbetrag von 150Deutsche Mark;
bei Ehegatten, die nach $$ 26, 26b zusammen
veranlagt werden, erhöht sich dieser Pauschbe-
trag auf insgesamt 300DeutscheMark;

3. von wiederkehrenden Bezügen im Sinne des
$ 22 Ziff. 1:
ein Pauschbeirag von 200 Deutsche Mark.

Die Pauschbeträge dürfen im Fall der Ziffer 1 nicht
höher als die um den Arbeitnehmer-Freibetrag ($ 19
Abs. 2) geminderten Einnahmen und in den Fällen
der Ziffern 2 und 3 nicht höher als die Einnahmen
sein.

4a. UmsatzsteuerrechtlicherVorsteuerabzug
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(1) Der Vorsteuerbetrag nach $ 15 des Umsatz-

steuergesetzes vom 29. Mai 1967 (Bundesgesetzbl. I
S. 545) gehört, soweit er bei der Umsatzsteuer abge-
zogen werden kann, nicht zu den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten des Wirtschaftsguts, auf dessen
Anschaffung oder Herstellung er entfällt. Der Teil
des Vorsteuerbetrags, der nicht abgezogen werden
kann, braucht den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten des Wirtschaftsguts, auf dessen Anschaffung
oder Herstellung der Vorsteuerbetrag entfällt, nicht
zugerechnet zu werden,
1. wenn er 25 vom Hundert des Vorsteuerbetrags

und 500Deutsche Mark nicht übersteigt, oder
2. wenn die zum Ausschluß vom Vorsteuerabzug

führenden Umsätze nicht mehr als drei vom Hun-
dert des Gesamtumsatzes betragen. .

2011

(2) Wird der Vorsteuerabzug nach $ 15 Abs. 7
und Abs. 8 Nr. 3 oder Nr. 4 oder $ 15a des Um-
satzsteuergesetzes berichtigt, so sind die Mehrbe-
träge als Betriebseinnahmen oder Einnahmen, die
Minderbeträge als Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten zu behandeln; die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten bleiben unberührt.
(3) Die Umsatzsteuer für den Selbstverbrauch nach

$ 30 des Umsatzsteuergesetzes gehört zu den An-
schaffungs- oder Herstellungskosten des Witrt-
schaftsguts, auf dessen Selbstverbrauch sie entfällt.

5. Sonderausgaben

g10
(1) Sonderausgaben, die vom Gesamtbetrag der

Einkünfte abgezogen werden, sind die folgenden
Aufwendungen, wenn sie weder Betriebsausgaben
noch Werbungskosten sind:
1. auf’ besonderen Verpflichtungsgründen be-

ruhende Renten und dauernde Lasten, die nicht
mit Einkünften in wirtschaftlichkem Zusammen-
hang stehen, die bei der Veranlagung außer Be-
tracht bleiben. Bei Leibrenten kann nur der An-
teil abgezogen werden, der sich aus der in $ 22
Ziff. 1 Buchstabe a aufgeführten Tabelle ergibt;
in den Fällen des $ 22 Ziff, 1 Buchstabe a letzter
Satz kann nur der Anteil, der nach der in dieser
Vorschrift vorgesehenen Rechtsverordnung zu er-
mitteln ist, abgezogen werden;

2. Beiträge zu
a) Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherun-

gen, den gesetzlichen Rentenversicherungen
und der Arbeitslosenversicherung,

b) Versicherungen auf den Erlebens- oder Todes-
fall sowie zu Witwen-, Waisen-, Versor-
gungs- und Sterbekassen, wenn der Vertrag
für die Dauer von mindestens zwölf Jahren
abgeschlossen worden ist. Hat der Steuer-
pflichtige zur Zeit des Vertragsabschlusses
das 48. Lebensjahr vollendet, so verkürzt sich
bei laufender Beitragsleistung die Mindest-
vertragsdauer von zwölf Jahren um die Zahl
der angefangenen Lebensjahre, um die er äl-
ter als 48 Jahre ist, höchstens jedoch auf sie-
ben Jahre. Beiträge zu Lebensrisikoversiche-
rungen, die nur für den Todesfall eine Lei-
stung vorsehen, können ohne Rücksicht auf
die Vertragsdauer abgezogen werden;

3. Beiträge an Bausparkassen zur Erlangung von
Baudarlehen. Beiträge, die nach Ablauf von vier
Jahren seit Vertragsabschluß geleistet werden,
können nur insoweit abgezogen werden, als sie
das Eineinhalbfache des durchschnittlichen Jah-
resbetrags der in den ersten vier Jahren gelei-
steten Beiträge im Veranlagungszeitraum nicht
übersteigen;

4. gezahlte Kirchensteuer;
5, gezahlte Vermögensteuer;
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6. die nach $ 211 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Lasten-
ausgleichsgesetzes abzugsfähigen Teile der Ver-
mögensabgabe, der Hypothekengewinnabgabe
und der Kreditgewinnabgabe;

7. Beiträge auf Grund der Kindergeldgesetze;
3. Steuerberatungskosten;

9. Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine
Berufsausbildung oder seine Weiterbildung in
einem nicht ausgeübten Beruf bis zu 900 Deut-
sche Mark im Kalenderjahr. Dieser Betrag er-
höht sich auf 1200 Deutsche Mark, wenn der
Steuerpflichtige wegen der Ausbildung oder
Weiterbildung außerhalb des Orts untergebracht
ist, in dem er einen eigenen Hausstand unter-
hält. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend,
wenn dem Steuerpflichtigen Aufwendungen für
eine Berufsausbildung oder Weiterbildung seines
Ehegatten erwachsen; in diesem Fall können die
Beträge von 900 Deutsche Mark und 1200 Deut-
sche Mark für den in der Berufsausbildung oder
Weiterbildung befindlichen Ehegatten insgesamt
nur einmal abgezogen werden. Als Aufwendun-
gen für eine Berufsausbildung gelten auch Auf-
wendungen für eine hauswirtschaftliche Aus-
oder Weiterbildung. Zu den Aufwendungen für
eine Berufsausbildung oder Weiterbildung gehö-
ren nicht Aufwendungen für den Lebensunter-
halt, es sei denn, daß es sich um Mehraufwen-
dungen handelt, die durch eine auswärtige Un-
terbringung im Sinne des Satzes 2 entstehen.

Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit der in den
Ziffern 2 und 3 bezeichneten Aufwendungen ist, daß
sie weder unmittelbar noch mittelbar in wirtschaft-
lichem Zusammenhang mit der Aufnahme eines
Kredits stehen. Das gilt nicht, soweit die in den Zif-
fern 2 und 3 bezeichneten Beiträge nach Ablauf von
fünf Jahren seit Vertragsabschluß in der beim Ab-
schluß des Vertrags ursprünglich vereinbarten Höhe
laufend und gleichbleibend geleistet werden. Die in
der Ziffer 2 bezeichneten Aufwendungen sind nicht
abzugsfähig, soweit sie mit steuerfreien Einnahmen
im Sinne des $ 3 Ziff. 62 in unmittelbarem wirt-
schaftlichen Zusammenhang stehen.
(2)Nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ist eine

Nachversteuerung durchzuführen
1. bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag (Ab-

satz 1 Ziff. 2 Buchstabe b), bei denen die volle
oder teilweise Rückzahlung von geleisteten Bei-
trägen verlangt werden kann, wenn vor Ablauf
von zwölf Jahren seit Vertragsabschluß die Ver-
sicherungssumme, außer im Schadensfall und in
der Rentenversicherung auch bei Erbringung der
vertragsmäßigen Rentenleistung, ganz oder zum
Teil ausgezahlt oder die bezeichneten Einmalbei-
träge ganz oder zum Teil zurückgezahlt oder An-
sprüche aus dem Versicherungsvertrag ganz oder
zum Teil abgetreten oder beliehen werden;

2. bei Bausparverlrägen (Absatz 1 Ziff, 3), wenn vor
Ablauf von zehn Jahren seit Vertragsabschluß,
außer im Fall des Todes des Bausparers oder des
Eintritts seiner völligen Erwerbsunfähigkeit, die

Bausparsumme ganz oder zum Teil ausgezahlt,
geleistete Beiträge ganz oder zum Teil zurück-
gezahlt oder Ansprüche aus dem Bausparvertrag
abgetreten oder beliehen werden. Unschädlich
sind jedoch die Auszahlung der Bausparsumme
oder die Beleihung von Ansprüchen aus dem
Bausparvertrag, wenn der Steuerpflichtige die
empfangenen Beträge unverzüglich und unmittel-
bar zum Wohnungsbau verwendet, und die Ab-
tretung, wenn der Erwerber die Bausparsumme
oder die auf Grund einer Beleihung empfangenen
Beträge unverzüglich und unmittelbar zum Woh-
nungsbau für den Abtretenden oder dessen An-
gehörige im Sinne des $ 10 des Steueranpas-
sungsgeselzes verwendet.

(3) 1. Beiträge und Versicherungsprämien an sol-
che Versicherungsunternehmen und Bauspar-
kassen, die weder ihre Geschäftsleitung noch
ihren Sitz im Inland haben, sind nur dann
abzugsfähig, wenn diesen Unternehmen die
Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb im Inland er-
teilt ist.

2. Für die Sonderausgaben im Sinne des Absat-
zes 1Ziff. 2 und 3 gilt das Folgende:
a) Sie können bis zu 1100 DeutscheMark,

im Fall der Zusammenveranlagung von
Ehegatten bis zu 2200 Deutsche Mark im
Kalenderjahr in voller Höhe abgezogen
werden. Für jedes Kind, für das nach $ 32
Abs. 2 ein Kinderfreibetrag zusteht oder
gewährt wird, erhöhen sich diese Beträge
um je 500DeutscheMark;

b) hat der Steuerpflichtige oder im Fall der
Zusammenveranlagung einer der Ehegat-
ten mindestens vier Monate vor Beginn
des Veranlagungszeitraums das 49. Le-
bensjahr vollendet, so erhöhen sich die in
Buchstabe a bezeichneten Beträge auf das
Doppelte;

c) übersteigen die Sonderausgaben im Sinne
des Absatzes 1 Ziff. 2 und 3 die in den
Buchstaben a und b bezeichneten Beträge,
so kann der darüber hinausgehende Betrag
zur Hälfte, höchstens jedoch bis zu 50 vom
Hundert der in den Buchstaben a und b
bezeichneten Beträge abgezogen werden;

d) vor Anwendung der Buchstaben a bis c
können Sonderausgaben im Sinne des Ab-
satzes 1 Ziff. 2 bis zu 1000Deutsche Mark,
im Fall der Zusammenveranlagung von
Ehegatten bis zu 2000 Deutsche Mark im
Kalenderjahr in voller Höhe abgezogen
werden; diese Beträge vermindern sich,
wenn in dem Gesamtbetrag der Einkünfte
solche aus nichtselbständiger Arbeit ent-
halten sind, um den vom Arbeitgeber ge-
leisteten gesetzlichen Beitrag zur gesetz-
lichen Rentenversicherung sowie um
steuerfreie Zuschüsse des Arbeitgebers im
Sinne des $ 3 Ziff. 62 Satz 2 und 3.



(4) Hat der Steuerpflichtige oder eine Person, mit
der ihm gemeinsam der Höchstbetrag des $ 2 Abs. 2
des Spar-Prämiengesetzes oder des $ 3 Abs. 2 des
Wohnungsbau-Prämiengesetzes zusteht, eine Prämie
nach dem Spar-Prämiengesetz oder nach dem Woh-
nungsbau-Prämiengesetz beantragt, so dürfen für
dasselbe Kalenderjahr, in dem die prämienbegün-
stigten Aufwendungen geleistet worden sind, Bei-
träge an Bausparkassen nicht als Sonderausgaben
abgezogen werden. Insoweit besteht ein Wahlrecht
zwischen der Inanspruchnahme des Sonderausgaben-
abzugs und einer Prämie nach den Prämiengesetzen.
Eine Änderung der getroffenen Wahl ist nicht zu-
lässig. Das Wahlrecht wird zugunsten des Sonder-
ausgabenabzugs dadurch ausgeübt, daß der Steuer-
pflichtige einen ausdrücklichen Antrag auf Berück-
sichtigung der betreffenden Sonderausgaben stellt.
Als Antrag in diesem Sinne gilt auch ein entspre-
chender Antrag auf Eintragung eines steuerfreien
Betrags auf der Lohnsteuerkarte oder auf Herabset-
zung der Vorauszahlungen zur Einkommensteuer.

$10a
Steuerbegünstigung

des nicht entnommenen Gewinns
(1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur
Inanspruchnahme von Rechten und Vergünsti-
gungen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,
Weltanschauung oder politischer Gegnerschaft
gegenden Nationalsozialismusverfolgt worden
sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und
ihre Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft und aus
Gewerbebetrieb auf Grund ordnungsmäßiger Buch-
führung nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 ermitteln,
könnenaufAntragbiszu50vomHäindertderSum-
me der nicht entnommenen Gewinne, höchstens aber
20000 Deutsche Mark als Sonderausgaben vom Ge-
samtbetrag der Einkünfte abziehen. Als nicht ent-
nommen gilt auch der Teil der Summe der Gewinne,
der zur Zahlung der auf die Betriebsvermögen ent-
fallenden Abgaben nach dem Lastenausgleichsgesetz
verwendet wird. Der als steuerbegünstigt in An-
spruch genommene Teil der Summe der Gewinne ist
bei der Veranlagung besonders festzustellen.

(2) Übersteigen in einem der auf die Inanspruch-
nahme der Steuerbegünstigung (Absatz 1) folgen-
den drei Jahre bei dem Steuerpflichtigen oder sei-
nem Gesamtrechtsnachfolger die Entnahmen aus
dem Betrieb die Summe der bei der Veranlagung zu
berücksichtigenden Gewinne aus Land- und Forst-
wirtschaftund aus Gewerbebetrieb,so ist der über-
steigende Betrag (Mehrentnahme) bis zur Höhe des
besonders festgestellten Betrags (Absatz 1 letzter
Satz) dem Einkommen im Jahr der Mehrentnahme
zum Zweck der Nachversteuerung hinzuzurechnen.
Beträge, die zur Zahlung der auf die Betriebsver-
mögen entfallenden Abgaben nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz verwendet werden, rechnen auch in
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diesem Fall nicht zu den Entnahmen. Soweit Entnah-
men zur Zahlung von Erbschaftsteuer auf den Er-
werb des Betriebsvermögens von Todes wegen oder
auf den Übergang des Betriebsvermögens an Per-
sonen der Steuerklasse I des $ 9 des Erbschaft-
steuergesetzes verwendet werden oder soweit sich
EntnahmendurchVeräußerungdes Betriebs ($$ 14
und 16)ergeben, unterliegen sie einer Nachversteue-
rung mit den Sätzen des $ 34 Abs. 1; das gilt nicht
für die Veräußerung eines Teilbetriebs und im Fall
der Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft. Auf
Antrag des Steuerpflichtigen ist eine Nachversteue-
rung aucn dann vorzunehmen, wenn in dem in Be-
tracht kommenden Jahr eine Mehrentnahme nicht
vorliegt.
(3) Die Vorschriften der Absätze I und 2 gelten

entsprechend für den Gewinn aus selbständiger Ar-
beit mit der Maßgabe, daß dieser Gewinn hinsicht-
lich der Steuerbegünstigung (Absatz 1) und der
Nachversteuerung (Absatz 2) für sich zu behandeln
ist.
(4) Die Steuerbegünstigung nach den Absätzen 1

bis 3 kann nur für den Veranlagungszeitraum, in
dem der Steuerpflichtige im Geltungsbereich dieses
Gesetzes erstmals Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Ar-
beit erzielt hat, und für die folgenden sieben Ver-
anlagungszeiträume in Anspruch genommen wer-
den. Nach Ablauf von 20 Veranlagungszeiträumen
seit der erstmaligen Begründung eines Wohnsitzes
oder gewöhnlichen Aufenthalts im Geltungsbereich
dieses Gesetzes, frühestens jedoch seit dem 1. Ja-
nuar 1950, ist die Inanspruchnahme der Steuerbe-
günstigung nach den Absätzen 1 bis 3 nicht zulässig.

$ 10b
Steuerbegünstigte Zwecke

(1) Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirch-
licher, religiöser, wissenschaftlicher und staatspoli-
tischer Zwecke und der als besonders förderungs-
würdig anerkannten gemeinnützigen Zwecke sind
bis zur Höhe von insgesamt 5 vom Hundert des
Gesamtbetrags der Einkünfte oder 2 vom Tausend
der Summe der gesamten Umsätze und der im Ka-
lenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter als
Sonderausgaben abzugsfähig. Für wissenschaftliche
und staatspolitische Zwecke erhöht sich der Vom-
hundertsatz von 5 um weitere 5 vom Hundert. Als
Ausgabe im Sinne dieser Vorschrift gilt auch die
Zuwendung von Wirtschaftsgütern mit Ausnahme
von Nutzungen und Leistungen. Ist das Wirtschafts-
gut unmittelbar vor seiner Zuwendung einem Be-
triebsvermögen entnommen worden, so darf bei der
Ermittlung der Ausgabenhöhe der bei der Entnahme
angesetzte Wert nicht überschritten werden. In allen
übrigen Fällen bestimmt sich die Höhe der Ausgabe
nach dem gemeinen Wert des zugewendeten Wirt-
schaftsguts.
(2) Beiträge und Spenden an politische Parteien im

Sinne des $ 2 des Parteiengesetzes sind bis zur
Höhe von insgesamt 600Deutsche Mark und im Fall
der Zusammenveranlagung von Ehegatten bis zur
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liöhe von insgesamt 1200Deutsche Mark im Kalen-
derjahr abzugsfähig.

$10c
Pauschbeträge für Sonderausgaben

Für Sonderausgaben im Sinne der $$ 10 und 10b
sind bei der Ermittlung des Einkommens die folgen-
den Pauschbeträge abzuziehen, wenn nicht höhere
Sonderausgaben nachgewiesen werden:
1. in den Fällen, in denen in den Einkünften des

Steuerpflichligen Einnahmen aus nichtselbständi-
ger Arbeit enthalten sind:
ein Pauschbetrag von 936 Deutsche Mark;

2. in den Fällen, in denen in den Einkünften des
Steuerpflichtligen wiederkehrende Bezüge ($ 22
Ziff. 1), jedoch keine Einnahmen aus nichtselb-
ständiger Arbeit enthalten sind:
ein Pauschbetrag von 636 Deutsche Mark;

3. in anderen Fällen:
ein Pauschbetrag von 200Deulsche Mark.

Bei Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b zusammen
veranlagt werden, wird für jeden Ehegatten der für
ihn in Betracht kommende Pauschbetrag mit der
Maßgabe gewährt, daß der Pauschbetrag nach Zif-
fer 3 nicht doppelt oder neben den Pauschbeträgen
nach Ziffer 1 oder Ziffer 2 abgezogen werden kann,
wenn die Einkünfte der Ehegatten, die nicht Ein-
künfte aus nichtselbständiger Arbeit sind, insgesamt
nicht 800DeutscheMark übersteigen.

810d
Verlustabzug

Steuerpflichtige, die den Gewinn nach $ 4 Abs. 1
oder nach $ 5 auf Grund ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ermitteln, können die Verluste der fünf voran-
gegangenen Veranlagungszeiträume aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus
selbständiger Arbeit wie Sonderausgaben vom Ge-
samtbetrag der Einkünfte abziehen, soweit ihnen ein
Ausgleich oder Abzug der Verluste in den vorange-
gangenen Veranlagungszeiträumen nicht möglich
war.

6. Vereinnahmung und Verausgabung

$11
(1) Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahrs

bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zugeflos-
sen sind. Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen,
die dem Steuerpflichligen kurze Zeit vor Beginn oder
kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahrs, zu
dem sie wirtschaftlich gehören, zugeflossen sind, gel-
ten als in diesem Kalenderjahr bezogen. Die Vor-
schriften über die Gewinnermiltlung {$ 4 Abs. 1,
$ 5) bleiben unberührt.

(2) Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzuset-
zen, in dem sie geleistel worden sind. Für regel-
mäßig wiederkehrende Ausgaben gilt Absatz 1

Satz 2 entsprechend. Die Vorschriften über die Ge-
winnermittlung ($ 4 Abs. 1, $ 5) bleiben unberührt.

7.Nicht abzugsfähigeAusgaben

$12
Unbeschadet der Vorschrift des $ 10 dürfen weder

bei den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamt-
betrag der Einkünfte abgezogen werden
i. die für den Haushalt des Steuerpflichtigen und

für den Unterhalt seiner Familienangehörigen
aufgewendeten Beträge. Dazu gehören auch die
Aufwendungen für die Lebensführung, die die
wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung des
Steuerpflichtigen mit sich bringt, auch wenn sie
zur Förderung des Berufs oder der Tätigkeit des
Steuerpflichtigen erfolgen;

2. freiwillige Zuwendungen und Zuwendungen an
eine gegenüber dem Steuerpflichtigen oder sei-
nem Ehegatten gesetzlich unterhaltsberechtigte
Person oder deren Ehegatten, auch wenn diese
Zuwendungen auf einer besonderen Vereinba-
rung beruhen;

3. die Steuern vom Einkommen und sonstige Per-
sonensteuern sowie die Umsatzsteuer für den
Eigenverbrauch und für Lieferungen oder son-
stige Leistungen, die Entnahmen sind.

8. Die einzelnen Einkunftsarten

a) Land- und Forstwirtschaft
($ 2 Abs. 3 Ziff. 1)

$ 13
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

(1) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind
1. Einkünfte aus dem Betrieb von Landwirtschaft,

Forstwirtschaft, Weinbau, Gartenbau, Obstbau,
Gemüsebau, Baumschulen und aus allen Betrie-
ben, die Pflanzen und Pflanzenteile mit Hilfe der
Naturkräfte gewinnen. Zu diesen Einkünften ge-
hören auch die Einkünfte aus der Tierzucht und
Tierhaltung, wenn im Wirtschaftsjahr
für die ersten 20Hektar

nicht mehr als 10Vieheinheiten,
für die nächsten 10Hektar

nicht mehr als 7 Vieheinheiten,

für die nächsten 10Hektar
nicht mehr als 3 Vieheinheiten,

und für die weitere Fläche
nicht mehr als 1,5 Vieheinheiten

je Hektar der vom Inhaber des Betriebs regel-
mäßig landwirtschaftlich genutzten Fläche er-
zeugt oder gehalten werden. Die Tierbestände
sind nach dem Futterbedarf in Vieheinheiten um-
zurechnen. $ 51 Abs. 2 bis 5 und $ 122 Abs. 2
des Bewertungsgeseizes in der Fassung der Be-



kanntmachung vom 10. Dezember 1965 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1861), zuletzt geändert durch das
Bewertungsänderungsgesetz 1971 vom 27. Juli
1971 (Bundesgesetzbl. I S. 1157), sind anzuwen-
den. Die Einkünfte aus Tierzucht und Tierhaltung
einer Gesellschaft, bei der die Gesellschafter als
Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind,
gehören zu den Einkünften im Sinne des Sat-
zes 1, wenn die Voraussetzungen des $ 5la des
Bewertungsgesetzes erfüllt sind und andere Ein-
künfte der Gesellschafter aus dieser Gesellschaft
zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
gehören;

2. Einkünfte aus Binnenfischerei, Teichwirtschaft,
Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirt-
schaft, Imkerei und Wanderschäferei;

3. Einkünfte aus Jagd, wenn diese mit dem Betrieb
einer Landwirtschaft oder einer Forstwirtschaft
im Zusammenhang steht;

4. Einkünfte von Hauberg-, Wald-, Forst- und Laub-
genossenschaften und ähnlichen Realgemeinden
im Sinne des $ 3 Abs. 2 des Körperschaftsteuer-
gesetzes.

(2) Zu den Einkünften im Sinne des Absatzes 1
gehören auch

1. Einkünfte aus einem land- und forstwirtschaft-
lichen Nebenbetrieb. Als Nebenbetrieb gilt ein
Betrieb, der dem land- und forstwirtschaftlichen
Hauptbetrieb zu dienen bestimmt ist;

2. der Nutzungswert der Wohnung des Steuerpflich-
tigen, wenn die Wohnung die bei Betrieben glei-
cher Art übliche Größe nicht überschreitet.
(3) Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

werden bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der
Einkünfte nur berücksichtigt, soweit sie den Betrag
von 1200 Deutsche Mark übersteigen. Bei Ehegat-
ten, die nach den $$ 26, 26b zusammen veranlagt
werden, erhöht sich der Betrag von 1200 Deutsche
Mark auf 2 400DeutscheMark.

(4) Werden einzelne Wirtschaftsgüter eines land-
und forstwirtschaftlichen Betriebs auf einen der ge-
meinschaftlichen Tierhaltung dienenden Betrieb im
Sinne des $ 34 Abs. 6a des Bewertungsgesetzes
einer Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft oder
eines Vereins gegen Gewährung von Mitgliedsrech-
ten übertragen, so ist die auf den dabei entstehen-
den Gewinn entfallende Einkommensteuer auf An-
trag in jährlichen Teilbeträgen zu entrichten, Der
einzelne Teilbetrag muß mindestens ein Fünftel die-
ser Steuer betragen.

$13a
Ermittlung des Gewinns aus Land- und
Forstwirtschaft nach Durchschnittsätzen

(1) Bei Steuerpflichtigen, die nicht auf Grund ge-
setzlicher Vorschriften verpflichtet sind, für einen
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb Bücher zu
führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, ist
der Gewinn für diesen Betrieb nach den Absätzen
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2 bis 6 zu ermitteln. Auf Antrag des Steuerpflichti-
gen ist für einen Betrieb im Sinne des Satzes 1 der
Gewinn für vier aufeinanderfolgende Wirtschafts-
jahre
1. durch Betriebsvermögensvergleich zu ermitteln,

wenn für das erste dieser Wirtschaftsjahre Bü-
cher geführt werden und ein Abschluß gemacht
wird,

2. durch Vergleich der Betriebseinnahmen mit den
Betriebsausgaben zu ermitteln, wenn für das
erste dieser Wirtschaftsjahre keine Bücher ge-
führt werden und kein Abschluß gemacht wird,
aber die Betriebseinnahmen und Betriebsausga-
ben aufgezeichnet werden; für das zweite bis
vierte Wirtschaftsjahr bleibt $ 161 Abs. 1 der
Reichsabgabenordnung unberührt.

Der Antrag ist spätestens sechs Monate nach Ab-
lauf des Wirtschaftsjahrs, auf das er sich bezieht,
schriftlich zu stellen. Er kann nicht zurückgenommen
werden.
(2)Gewinn ist die Summe aus

1. dem Grundbetrag (Absatz 3),
2. dem Wert der Arbeitsleistung des Betriebsinha-

bers und seiner im Betrieb tätigen Angehörigen
(Absatz 4),

3. den vereinnahmten Pachtzinsen (Absatz 5 Satz 3),
4. den Zuschlägen nach Absatz 6,
5. dem Nutzungswert der Wohnung des Betriebs-

inhabers mit einem Achtzehntel des im Einheits-
wert besonders ausgewiesenen Wohnungswerts.

Abzusetzen sind verausgabte Pachtzinsen (Absatz 5
Satz 1 und 2) und diejenigen Schuldzinsen, die Be-
triebsausgaben sind, sowie dauernde Lasten, die Be-
triebsausgaben sind und die bei der Einheitsbewer-
tung nicht berücksichtigt sind.

(3) Als Grundbetrag ist der zwölfte Teil des Aus-
gangswerts anzusetzen. Dieser ist nach den folgen-
den Ziffern 1bis 5 zu ermitteln:
1. Zum Ausgangswert gehören die folgenden im

maßgebenden Einheitswert des Betriebs der
Land- und Forstwirtschaft ausgewiesenen Werte:
a) der Vergleichswert der landwirtschaftlichen

Nutzung einschließlich der dazugehörenden
Abschläge und Zuschläge nach $ 41 des Be-
wertungsgesetzes, jedoch ohne Sonderkultu-
ren,

b) die Hektarwerte des Geringstlandes und

c) die Vergleichswerte der Sonderkulturen, der
. weinbaulichen Nutzung, der gärtnerischen
Nutzung und der sonstigen land- und forst-
wirtschaftlichen Nutzung einschließlich der zu
diesen Nutzungen oder Nutzungsteilen gehö-
renden Abschläge und Zuschläge nach $ 41
des Bewertungsgesetzes sowie die Einzeler-
tragswerte der Nebenbetriebe und des Ab-
baulandes, wenn die für diese Nutzungen,



Nutzungsteile und sonstigen Wirtschaftsgüter
nach den Vorschriften des Bewertungsgeset-
zes ermittelten Werte zuzüglich oder abzüg-
lich des sich nach Ziffer 4 ergebenden Werts
insgesamt 4000 Deutsche Mark nicht über-
steigen.

Maßgebend ist grundsätzlich der Einheitswert,
der auf den letzten Feststellungszeitpunkt
(Hauptfeststellungs-, Fortschreibungs- oder
Nachfeststellungszeitpunkt) festgestellt worden
ist, der vor dem Beginn des Wirtschaftsjahrs
liegt oder mit dem Beginn des Wirtschaftsjahrs
zusammenfällt, für das der Gewinn zu ermitteln
ist. Sind bei einer Fortschreibung oder Nachfest-
stellung die Umstände, die zu der Fortschreibung
oder Nachfeststellung geführt haben, bereits vor
Beginn des Wirtschaftsjahrs eingetreten, in das
der Fortschreibungs- oder Nachfeststellungs-
zeitpunkt fällt, so ist der fortgeschriebene oder
nachfestgestellte Einheitswert bereits für die Ge-
winnermittlung dieses Wirtschaftsjahrs maßge-
bend. $ 218 Abs. 2 und 4 und $ 232 Abs. 2 der
Reichsabgabenordnung sind anzuwenden,
Beim Pächter ist der Vergleichswert der land-
wirtschaftlichen Nutzung des eigenen Betriebs
der Land- und Forstwirtschaft um den Vergleichs-
wert der landwirtschaftlichen Nutzung für die zu-
gepachteten landwirtschaftlichen Flächen zu er-.
höhen. Besteht für die zugepachteten landwirt-
schaftlichen Flächen kein besonderer Vergleichs-
wert, so ist die Erhöhung nach dem Hektarwert
zu errechnen, der bei der Einheitsbewertung für
den eigenen Betrieb beim Vergleichswert der
landwirtschaftlichen Nutzung zugrunde gelegt
worden ist.
Beim Verpächter ist der Vergleichswert der land-
wirtschaftlichen Nutzung um den Wertanteil zu
vermindern, der auf die verpachteten landwirt-
schaftlichen Flächen entfällt.
Werden Flächen mit Sonderkulturen, weinbau-
licher Nutzung, gärtnerischer Nulzung, sonsti-
ger land- und forstwirtschaftlicher Nutzung so-
wie Nebenbetriebe oder Abbauland zugepachtet
oder verpachtet, so sind deren Werte oder deren
nach entsprechender Anwendung der Ziffern 2
und 3 ermittelten Werte den Werten der in Zif-
fer 1 Buchstabe c genannten Nutzungen, Nut-
zungsleile oder sonstigen Wirtschaftsgüter im
Falle der Zupachtung hinzuzurechnen oder im
Falle der Verpachtung von ihnen abzuziehen.
Landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie Flä-
chen und Wirtschaftsgüter der in Ziffer 4 be-
zeichneten Art eines Betriebs, die bei der Ein-
heitsbewertung nach $ 69 des Bewertungsgeset-
zes dem Grundvermögen zugerechnet und mit
dem gemeinen Wert bewertet worden sind, sind
mit dem Wert anzusetzen, der sich nach den
Vorschriften über die Bewertung des land- und
forstwirtschaftlichen Vermögens ergeben würde.
Dieser Wert ist nach dem Hektarwert zu errech-
nen, der bei der Einheitsbewertung für den eige-
nen Betrieb beim Vergleichswert der jeweiligen

Nutzung zugrunde gelegt worden ist oder zu-
grunde zu legen wäre.
(4) Der Wert der Arbeitsleistung ist nach den fol-

genden Ziffern 1bis 5 zu ermitteln:
1. Der Wert der Arbeitsleistung beträgt für

a) die körperliche Mitarbeit des Betriebsinha-
bers und der im Betrieb beschäftigten Ange-
hörigen ($ 10 Steueranpassungsgesetz) bei
einem Ausgangswert (Absatz 3)
aa) bis 25000Deutsche Mark

je 4400 DeutscheMark
bb) über 25 000 Deutsche Mark

bis 50000 Deutsche Mark .
je 4 600Deutsche Mark

cc) über 50000DeutscheMark
je 4800 Deutsche Mark,

b) die Leitung des Betriebs 2,5 vom Hundert des
Ausgangswerts nach Absatz 3.

2. Die Arbeitsleistung von Familienangehörigen
unter 15 Jahren bleibt außer Betracht. Bei Fa-
milienangehörigen, die zu Beginn des Wiiıt-
schaftsjahrs das 15., nicht aber das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, ist der Wert der Arbeits-
leistung mit der Hälfte des in Ziffer 1Buchstabe a
genannten Betrags anzusetzen.

3. Sind die in den Ziffern 1 und 2 bezeichneten Per-
sonen nicht voll im Betrieb beschäftigt, so ist
ein der körperlichen Mitarbeit entsprechender
Teil des nach Ziffer 1 Buchstabe a und Ziffer 2
maßgebenden Werts der Arbeitsleistung anzu-
setzen. Satz 1 gilt entsprechend bei Minderung
der Erwerbsfähigkeit. Für Angehörige, mit denen
Arbeitsverträge abgeschlossen sind, unterbleibt
der Ansatz des Werts der Arbeitsleistung.

4. Der Wert der körperlichenMitarbeit der Person,
die den Haushalt führt, vermindert sich für jede
im Haushalt voll beköstigte und untergebrachte
Person um 20 vom Hundert.

9. Der Wert der Arbeitsleistung der Angehörigen
kann höchstens für die nach Art und Größe des
Betriebs angemessene Zahl von Vollarbeitskräf-
ten angesetzt werden. Entgeltlich beschäftigte

‘ Vollarbeitskräfte sind entsprechend der Dauer
ihrer Beschäftigung auf die angemessene Zahl
der Arbeitskräfte anzurechnen. Die zu berück-
sichtigende Zahl von Vollarbeitskräften darf bei
der landwirtschaftlicken Nutzung (Absatz 3
Ziff. 1 Buchstabe a) 0,07Vollarbeitskraft je Hekt-
ar nicht übersteigen,

(5) Pachtzinsen sind abziehbar, soweit sie den
zwölften Teil des Ausgangswerts für die gepach-
teten Flächen nach Absatz 3 Ziff. 2 und 4 nicht über-
steigen. Im Fall der Zupachtung eines Wohngebäu-
des können die hierauf entfallenden Pachtzinsen bis
zur Höhe von einem Achtzehntel des Wohnungs-
werts abgezogen werden. Eingenommene Pachtzin-
sen sind hinzuzurechnen, wenn sie zu den Einkünf-
ten aus Land- und Forstwirtschaft gehören.



(6) Für Erträge aus
1. den in Absatz 3 Ziff. 1 Buchstabe c genannten

Nutzungen, Nutzungsteilen und sonstigen Wiirt-
schaftsgütern, wenn die hierfür nach den Vor-
schriften des Bewertungsgesetzes ermittelten
Werte zuzüglich oder abzüglich des sich nach Ab-
satz 3 Ziff, 4 ergebenden Werts 4.000 Deutsche
Mark übersteigen,

n forstwirtschaftlicher Nutzung,

3. anderen Betriebsvorgängen, die bei der Feststel-
lung des Ausgangswerts nach Absatz 3 nicht be-
rücksichtigt worden sind,

sind Zuschläge zu dem nach den Absätzen 2 bis 5
ermittelten Betrag zu machen, wenn er dadurch um
mindestens 800Deutsche Mark erhöht wird. Das gilt
auch für Gewinne aus der Veräußerung oder Ent-
nahme von Grund und Boden; hierbei sind $ 4
Abs. 3 sowie $ 55 entsprechend anzuwenden.

514
Veräußerung des Betriebs

Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
gehören auch Gewinne, die bei der Veräußerung
eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs oder
Teilbetriebs oder eines Anteils an einem land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen erzielt wer-
den. $ 16 Abs. 1 Ziff. 1 letzter Halbsatz und Abs. 2
bis 5 gilt mit der Maßgabe entsprechend, daß der
Freibetrag nach $ 16 Abs. A nicht zu gewähren ist,
wenn der Freibetrag nach $ 14a Abs. 1 gewährt
wird.

$14a
Vergünstigungen bei der Veräußerung

bestimmter land- und forsiwirtschaftlicher Betriebe
(1) Veräußert ein Steuerpflichtiger nach dem

30. Juni 1970 und vor dem 1. Januar 1977 seinen
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb im ganzen,
“so wird auf Antrag der Veräußerungsgewinn ($ 16
Abs. 2) nur insoweit zur Einkommensteuer heran-
gezogen, als er den Betrag von 60000DeutscheMark
übersteigt, wenn
1. der für den Zeitpunkt der Veräußerung maßge-

bende Einheitswert des Betriebs 30000 Deutsche
Mark nicht übersteigt,

2. die Einkünfte des Steuerpflichtigen im Sinne des
$2 Abs. 3 Ziff. 2 bis 7 in den dem Veranlagungs-

, zeitraum der Veräußerung vorangegangenen bei-
den Veranlagungszeiträumen jeweils den Betrag
von 12000 Deutsche Mark nicht überstiegen ha-
ben. Bei Ehegatten, die nicht dauernd getrennt
leben, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß die Ein-
künfte beider Ehegatten zusammen jeweils
24000Deutsche Mark nicht überstiegen haben.

Ist im Zeitpunkt der Veräußerung ein nach Ziffer 1
maßgebender Einheilswert nicht festgestellt oder
sind bis zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen
für eine Wertfortschreibung erfüllt, so ist der Wert
maßgebend, der sich für den Zeitpunkt der Veräuße-
rung als Einheitswert ergeben würde.
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(2) Der Anwendung des Absatzes 1 und des $ 34
Abs. 1 steht nicht entgegen, wenn die zum land- und
forstwirtschaftlichken Vermögen gehörenden Ge-
bäude mit dem dazugehörigen Grund und Boden
nicht mitveräußert werden. In diesem Fall gelten die
Gebäude mit dem dazugehörigen Grund und Boden
als entnommen.
(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des Be-

triebs, wenn

1. die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sind
und

2. der Steuerpflichtige seinen land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb zum Zwecke der Struktur-
verbesserung nach Maßgabe des $ 41 Abs. 1
Buchstabe c des Gesetzes über eine Altershilfe
für Landwirte abgegeben hat und dies durch eine
Bescheinigung der zuständigen Alterskasse
nachweist.

$ 16 Abs. 3 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(4) Veräußert ein Steuerpflichtiiger nach dem
31.Dezember 1973und vor dem 1. Januar 1977Teile
des zu einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb
gehörenden Grund und Bodens, so wird der bei der
Veräußerung entstehende Gewinn auf Antrag nur
insoweit zur Einkommensteuer herangezogen, als er
den Betrag von 60000 Deutsche Mark übersteigt.
Satz 1 ist nur anzuwenden, wenn
1. der Veräußerungspreis nach Abzug der Veräuße-

rungskosten innerhalb von sechs Monaten nach
der Veräußerung
a) zur Abfindung weichender Erben oder
b) zur Tilgung von Schulden, die zu dem land-

und forstwirtschaftlichen Betrieb gehören und
nicht im Zusammenhang mit der Veräußerung
stehen,

verwendet wird und
2. das Einkommen des Steuerpflichtigen ohne Be-

rücksichtigung des Freibetrags in dem dem Ver-
anlagungszeitraum der Veräußerung vorange-
gangenen Veranlagungszeitraum den Betrag von
24.000Deutsche Mark nicht überstiegen hat; bei
Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b zusammen
veranlagt werden, erhöht sich der Betrag von
24000 Deutsche Mark auf 48000 Deutsche Mark.

Verwendet der Steuerpflichtige den Veräußerungs-
preis nur zu einem Teil zu den in Satz 2 Ziff. 1 an-
gegebenen begünstigten Zwecken, so ist nur der Teil
des Veräußerungsgewinns steuerfrei, der dem Ver-
hältnis entspricht, in dem der für die begünstigten
Zwecke verwendete Teil des Veräußerungspreises
zu dem gesamten Veräußerungspreis nach Abzug
der Veräußerungskosten steht.

(5) Für alle Veräußerungen im Sinne des Absat-
zes 4 in dieser und in den vor dem 1. Januar 1974
geltenden Fassungen wird dem Steuerpflichtigen
insgesamt nur einmal ein Freibetrag von höchstens
60000Deutsche Mark gewährt.
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b) Gewerbebetrieb
($2 Abs. 3 Ziff. 2)

$15
Einkünite aus Gewerbebetrieb

Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind

1. Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen. Dazu
gehören auch Einkünfte aus gewerblicher Boden-
bewirtschaftung, z. B. aus Bergbauunternehmen
und aus Betrieben zur Gewinnung von Torf, Stei-
nen und Erden, soweit sie nicht land- oder forst-
wirtschaftliche Nebenbetriebe sind;

2. die Gewinnanleile der Gesellschafter einer offe-
nen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesell-
schaft und einer anderen Gesellschaft, bei der der
Gesellschafter als Unternehmer (Mitunterneh-
mer) anzusehen ist, und die Vergütungen, die der
Gesellschafter von der Gesellschaft für seine Tä-
tigkeit im Dienst der Gesellschaft oder für die
Hingabe von Darlehen oder für die Überlassung
von Wirtschaftsgütern bezogen hat;

3. die Gewinnanteile der persönlich haftenden Ge-
sellschafter einer Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien, soweit sie nicht auf Anteile am Grundkapi-
tal entfallen, und die Vergütungen, die der per-
sönlich haftende Gesellschafter von der Gesell-
schaft für seine Tätigkeit im Dienst der Gesell-
schaft oder für die Hingabe von Darlehen oder
für die Überlassung von Wirtschaftsgütern bezo-
gen hat.

816
Veräußerung des Betriebs

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehö-
ren auch Gewinne, die erzielt werden bei der Ver-
äußerung

1. des ganzen Gewerbebelriebs oder eines Teilbe-
triebs; als Teilbetrieb gilt auch die Beteiligung
an einer Kapitalgesellschaft, wenn die Beteili-
gung das gesamte Nennkapital der Gesellschaft
oder alle Kuxe der bergrechtlichen Gewerkschaft
umfaßt;

2. des Anteils eines Gesellschafters, der als Unter-
nehmer (Mitunternehmer) des Betriebs anzu-
sehen ist ($ 15Ziff. 2);

3. des Anteils eines persönlich haftenden Gesell-
schafters einer Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien($15Ziff.3).
(2) Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1

ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten den Wert des Be-
triebsvermögens (Absatz 1 Ziff. 1) oder den Wert
des Anteils am Betriebsvermögen (Absatz 1 Ziff. 2
und 3) übersteigt. Der Wert des Betriebsvermögens
oder des Anteils ist für den Zeitpunkt der Veräuße-
rung nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 zu ermitteln.
(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des

Gewerbebetriebs. Werden die einzelnen dem Be-

trieb gewidmeten Wirtschaftsgüter im Rahmen der
Aufgabe des Betriebs veräußert, so sind die Ver-
äußerungspreise anzusetzen. Werden die Wirt-
schaftsgüter nicht veräußert, so ist der gemeine
Wert im Zeitpunkt der Aufgabe anzusetzen. Bei
Aufgabe eines Gewerbebetriebs, an dem mehrere
Personen beteiligt waren, ist für jeden einzelnen
Beteiligten der gemeine Wert der Wirtschaftsgüter
anzusetzen, die er bei der Auseinandersetzung er-
halten hat.
(4) Der Veräußerungsgewinn wird zur Einkom-

mensteuer nur herangezogen, soweit er bei der Ver-
äußerung des ganzen Gewerbebetriebs 30000 Deut-
sche Mark und bei der Veräußerung eines Teilbe-
triebs oder eines Anteils am Betriebsvermögen den
entsprechenden Teil von 30000 Deutsche Mark
übersteigt. Der Freibetrag ermäßigt sich um den Be-
trag, um den der Veräußerungsgewinn bei der Ver-
äußerung des ganzen Gewerbebetriebs 100000Deut-
sche Mark und bei der Veräußerung eines Teilbe-
triebs oder eines Anteils am Betriebsvermögen den
entsprechenden Teil von 100000 Deutsche Mark
übersteigt. An die Stelle der Beträge von 30000
Deutsche Mark tritt jeweils der Betrag von 60000
Deutsche Mark und an die Stelle der Beträge von
100000 Deutsche Mark jeweils der Betrag von
200000 Deutsche Mark, wenn der Steuerpflichtige
nach Vollendung seines 55. Lebensjahrs oder wegen
dauernder Berufsunfähigkeit seinen Gewerbebetrieb
veräußert oder aufgibt.

(5) Die Einkommensteuer vom Veräußerungsge-
winn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen, wenn
der Steuerpflichtige den veräußerten Betrieb oder
Teilbetrieb oder den veräußerten Anteil am Be-
triebsvermögen innerhalb der letzten fünf Jahre vor
der Veräußerung erworben und infolge des Erwerbs
Erbschaftsteuer entrichtet hat.

817
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften

bei wesentlicher Beteiligung
(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört

auch der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen
an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer
innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der Ge-
sellschaft wesentlich beteiligt war und die innerhalb
eines Veranlagungszeitraums veräußerten Anteile
eins vom Hundert des Kapitals der Gesellschaft
übersteigen. Anteile an einer Kapitalgesellschaft
sind Aktien, Anteile an einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, Kuxe, Genußscheine oder ähn-
liche Beteiligungen und Anwartschaften auf solche
Beteiligungen. Eine wesentliche Beteiligung ist ge-
geben, wenn der Veräußerer an der Gesellschaft zu
mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar
beteiligt war. Hat der Veräußerer den veräußerten
Anteil innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Ver-
äußerung unentgeltlich erworben, so gilt Satz 1 ent-
sprechend, wenn der Veräußerer zwar nicht selbst,
aber der Rechtsvorgänger oder, sofern der Anteil
nacheinander unentgeltlich übertragen worden ist,
einer der Rechtsvorgänger innerhalb der letzten fünf
Jahre wesentlich beteiligt war.
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(2) Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1
ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten die Anschaffungs-
kosten übersteigt. Hat der Veräußerer den veräußer-
ten Anteil unenlgelilich erworben, so sind als An-
schaffungskosten des Anteils die Anschaffungs-
kosten des Rechlsvorgängers maßgebend, der den
Anteil zuletzt enigeltlich erworben hat.

(3) Der Veräußerungsgewinn wird zur Einkom-
mensteuer nur herangezogen, soweit er den Teil
von 20 000 Deutsche Mark. übersteigt, der dem ver-
äußerten Anteil an der Kapitalgesellschaft ent-
spricht. Der Freibetrag ermäßigt sich um den Betrag,
um den der Veräußerungsgewinn den Teil von
80000Deutsche Mark übersteigt, der dem veräußer-
ten Anteil an der Kapitälgesellschaft entspricht, $ 16
Abs. 5 gilt entsprechend.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn

eine Kapitalgesellschaft aufgelöst wird oder wenn
ihr Kapital herabgesetzt und an die Anteilseigner
zurückgezahlt wird, soweit die Rückzahlung nicht
als Gewinnanteil (Dividende) gilt. In diesen Fällen
ist als Veräußerungspreis der gemeine Wert des
dem Anteilseigner zugeteilten oder zurückgezahlten
Vermögens der Kapitalgesellschaft anzusetzen.

c) Selbständige Arbeit
($2 Abs. 3 Ziff. 3)

$ 18
(1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind

1. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu der
freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbständig
ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische,
schriftstellerische, unterrichtende oder erzieheri-
sche Tätigkeit, die selbständige Berufstätigkeit
der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte,
Notare, Patentanwälte, Vermessungsingenieure,
Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks-
und Betriebswirte, vereidigten Buchprüfer (ver-
eidigten Bücherrevisoren), Steuerbevollmächtig-
ten, Heilpraktiker, Dentisten, Krankengymna-
sten, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmet-
scher, Übersetzer, Lotsen und ähnlicher Berufe,
Ein Angehöriger eines freien Berufs im Sinne der
Sätze 1 und 2 ist auch dann freiberuflich tätig,
wenn er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter
Arbeitskräfte bedient; Voraussetzung ist, daß er
auf Grund eigener Fachkenntnisse leitend und
eigenverantwortlich tätig wird. Eine Vertretung
im Fall vorübergehender Verhinderung steht der
Annahme einer leitenden und eigenverantwotrt-
lichen Tätigkeit nicht entgegen;

2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen Lotte-
rie, wenn sie nicht Einkünfte aus Gewerbebetrieb
sind;

3. Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit,
z. B. Vergütungen für die Vollstreckung von
Testamenten, für Vermögensverwaltung und für
die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied.

Bonn,den23.August 1974 2019

(2) Einkünfte nach Absatz 1 sind auch dann steuer-
pflichtig, wenn es sich nur um eine vorübergehende
Tätigkeit handelt.
(3) Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit

gehört auch der Gewinn, der bei der Veräußerung
des Vermögens oder eines selbständigen Teils des
Vermögens oder eines Anteils am Vermögen erzielt
wird, das der selbständigen Arbeit dient. $ 16Abs. 1
Ziff. 1 letzter Halbsatz und Abs. 2 bis 5 gelten ent-
sprechend.
(4) Bei der Ermittlung des Einkommens werden

5 vom Hundert der Einnahmen aus freier Berufs-
tätigkeit, höchstens jedoch 1200 Deutsche Mark
jährlich, abgesetzt, wenn die Einkünfte aus der
freien Berufstätigkeit die anderen Einkünfte über-
wiegen.

d) Nichtselbständige Arbeit
($ 2 Abs. 3 Ziff. 4)

819
{1)Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Ar-

beit gehören

1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und
andere Bezüge und Vorteile, die für eine Beschäf-
tigung im öffentlichen oder privaten Dienst ge-
währt werden;

2. Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisen-
gelder und andere Bezüge und Vorteile aus frü-
heren Dienstleistungen.

Es ist gleichgültig, ob es sich um laufende oder um
einmalige Bezüge handelt und ob ein Rechts-
anspruch auf sie besteht.

(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit ist vor Abzug der Werbungskosten
(8$ 9, 9a Ziff. 1) ein Betrag von 240 Deutsche Mark
jährlich, höchstens jedoch ein Betrag in Höhe der
Einnahmen, abzuziehen (Arbeitnehmer-Freibetrag).

(3) Von Versorgungsbezügen bleibt ein Betrag in
Höhe von 25 vom Hundert dieser Bezüge, höchstens
jedoch insgesamt ein Betrag von 2400 Deutsche
Mark im Veranlagungszeitraum, steuerfrei. Versor-
gungsbezüge sind Bezüge und Vorteile aus früheren
Dienstleistungen, die

1. als Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld, Un-
terhaltsbeitrag oder als gleichartiger Bezug

a) auf Grund beamtenrechtlicher oder entspre-
chender gesetzlicher Vorschriften,

b) nach beamtenrechtlichen Grundsätzen von
Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen
Verbänden von Körperschaften

oder

2. in anderen Fällen wegen Erreichens einer Alters-
grenze, Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit
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oder als Hinterbliebenenbezüge gewährt werden;
Bezüge, die wegen Erreichens einer Altersgrenze
gewährt werden, gelten erst dann als Versor-
gungsbezüge, wenn der Steuerpflichtige das
62. Lebensjahr vollendet hat,

e) Kapitalvermögen
($2Abs.3Ziff.5)

820
(1) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-

hören

1. Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen, Ausbeuten
und sonstige Bezüge aus Aktien, Kuxen, Genuß-
scheinen, Anteilen an Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, an Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften und Kolonialgesellschaf-
ten, aus Anteilen an der Reichsbank und berg-
bautreibenden Vereinigungen, die die Rechte ei-
ner juristischen Person haben;

2. Einkünfte aus der Beteiligung an einem Handels-
gewerbe als stiller Gesellschafter;

3. Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden und
Renten aus Rentenschulden. Bei Tilgungshypo-
theken und Tilgungsgrundschulden ist nur der
Teil der Zahlung steuerpflichtig, der als Zins auf
den jeweiligen Kapitalrest entfällt;

4. Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen jeder
Art, z. B. aus Darlehen, Anleihen, Einlagen und
Guthaben bei Sparkassen, Banken und anderen
Kreditanstalten;

5. Diskontbeträge von Wechseln und Anweisun-
gen einschließlich der Schatzwechsel.

(2) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-
hören auch

1. besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den
in Absatz 1 bezeichneten Einkünften oder an
deren Stelle gewährt werden;

2. Einkünfte aus der Veräußerung von Dividenden-
scheinen, Zinsscheinen und sonstigen Ansprü-
chen,wenn die dazugehörigenAktien, Schuld-
verschreibungen oder sonstigen Anteile nicht
mitveräußert werden.

(3) Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2
bezeichneten Art zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständi-
ger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung
gehören, sind sie diesen Einkünften zuzurechnen.

f) Vermietung und Verpachtung
($ 2 Abs. 3 Ziff. 6)

821
(1) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

sind

1. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von
unbeweglichem Vermögen, insbesondere von
Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen, Schif-
fen, die in ein Schiffsregister eingetragen sind,
und Rechten, die den Vorschriften des bürger-
lichen Rechts über Grundstücke unterliegen (z. B.
Erbbaurecht, Erbpachtrecht, Mineralgewinnungs-
recht);

2. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von
Sachinbegriffen, insbesondere von beweglichem
Betriebsvermögen;

3. Einkünfte aus zeitlich begrenzter Überlassung
von Rechten, insbesondere von schriftstelleri-
schen, künstlerischen und gewerblichen Urheber-
rechten, von gewerblichen Erfahrungen und von
Gerechtigkeiten und Gefällen;

4. Einkünfte aus der Veräußerung von Miet- und
Pachtzinsforderungen, auch dann, wenn die Ein-
künfte im Veräußerungspreis von Grundstücken
enthalten sind und die Miet- oder Pachtzinsen
sich auf einen Zeitraum beziehen, in dem der
Veräußerer noch Besitzer war.

(2) Zu den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung gehört auch der Nutzungswert der Woh-
nung im eigenen Haus oder der Nutzungswert einer
dem Steuerpflichtigen ganz oder teilweise unentgelt-
lich überlassenen Wohnung einschließlich der zuge-
hörigen sonstigen Räume und Gärten.

(3) Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2 be-
zeichneten Art sind Einkünften aus anderen Ein-
kunftsarten zuzurechnen, soweit sie zu diesen ge-
hören.

$2la
Nutzungswert der selbstgenutzten Wohnung

im eigenen Einfamilienhaus
{1) Bei einer Wohnung im eigenen Einfamilien-

haus im Sinne des $ 75 Abs. 5 des Bewertungsge-
setzes wird der Nutzungswert ($ 21 Abs. 2) auf
Grund des Einheitswerts des Grundstücks ermittelt.
Als Grundbetrag für den Nutzungswert ist 1 vom
Hundert des maßgebenden Einheitswerts des Grund-
stücks anzusetzen. Beginnt oder endet die Selbstnut-
zung während des Kalenderjahrs, so ist nur der Teil
des Grundbetrags anzusetzen, der auf die vollen Ka-
lendermonate der Selbstnutzung entfällt.



(2)Maßgebend ist der Einheitswert für den letzten
Feststellungszeitpunkt (Haupffeststellungs-, Fort-
schreibungs- oder Nachfeststellungszeitpunkt), der
vor dem Beginn des Kalenderjahrs liegt oder mit
dem Beginn des Kalenderjahrs zusammenfällt, für
das der Nutzungswert zu ermitteln ist. Ist das Ein-
familienhaus erst innerhalb des Kalenderjahrs fer-
tiggestellt worden, für das der Nutzungswert zu er-
mitteln ist, so ist der Einheitswert maßgebend, der
zuerst für das Einfamilienhaus festgestellt wird.

(3) Von dem Grundbetrag sind bis zu seiner Höhe
die Schuldzinsen abzuziehen, die mit der Nutzung
des Grundstücks zu Wohnzwecken in wirtschaftli-
chemZusammenhang stehen.

(4) Dient das Grundstück teilweise eigenen oder
fremden gewerblichen, beruflichen oder öffentlichen
Zwecken, so vermindert sich der maßgebende Ein-
heitswert um den Teil, der bei einer Aufteilung nach
dem Verhältnis der Nutzflächen auf den gewerblich,
beruflich oder öffentlich genutzten Teil des Grund-
stücks entfällt. Dasselbe gilt, wenn Teile des Einfa-
milienhauses zu Wohnzwecken vermietet sind und
die Einnahmen hieraus das Dreifache des anteilig
auf die vermieteten Teile entfallenden Grundbe-
trags, mindestens aber 1 000 Deutsche Mark im Ka-
lenderjahr, übersteigen.

(5) Die Absätze I bis 4 sind nicht anzuwenden,
wenn die gesamte Fläche des Grundstücks größer
als das Zwanzigfache der bebauten Grundfläche ist;
in diesem Fall ist jedoch mindestens der Nutzungs-
wert anzusetzen, der sich nach den Absätzen 1 bis 4
ergeben würde, wenn die gesamte Fläche des Grund-
stücks nicht größer als das Zwanzigfache der bebau-
ten Grundfläche wäre.

g) Sonstige Einkünite
($2 Abs. 3 Ziff. 7)

822
Arten der sonstigen Einkünfte

Sonstige Einkünfte sind

1. Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, soweit
sie nicht zu den in $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6 bezeich-
neten Einkunftsarten gehören. Werden die Be-
züge freiwillig oder einer gesetzlich unterhalts-
berechtigten Person gewährt, so sind sie nicht

unbeschränkt steuerpflichtig ist. Zu den in Satz 1
bezeichneten Einkünften gehören auch
a) Leibrenten insoweit, als in den einzelnen Be-

zügen Einkünfte aus Erträgen des Renten-
rechts enthalten sind. Als Ertrag des Renten-
rechts gilt für die gesamte Dauer des Ren-
tenbezugs der Unterschied zwischen dem
Jahresbetrag der Rente und dem Betrag, der
sich bei gleichmäßiger Verteilung des Kapital-
werts der Rente auf ihre voraussichtliche
Laufzeit ergibt; dabei ist der Kapitalwert nach
dieser Laufzeit zu berechnen. Der Ertrag des
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Rentenrechts (Ertragsanteil) ist aus der nach-
stehenden Tabelle zu entnehmen:

nam nano| aan|derRente| mrtrage|MorRentera A e |Ertrags-
vollendetes vollendetes | vollendetes | in
Lebensjahr in Lebensjahr | jn Lebensjahr | „H
des Renten- ,p, | des Renten- | v.H. | des Renten-
berechtigten berechtigten ; berechtigten

0 63 39 43 64 21
1bis 3 64 40 42 65 20
Abis 5 63 | 41bis42 | 41 66 19
6bis 8 62 43 40 67 18
9bis10 | 61 4 | 39 68 17
11bis 12 60 45 38 69 16
13bis 14 59 46 37 | 70bis 71 15
15bis 16 58 47 36 72 14
17bis 18 57 ]48bis49| 35 73 13
19bis 20 56 50 34 74 12

21 55 51 : 33| 75bis 76 11
22bis 23 54 52 32 77 10
24bis 25 53 53 31 |] 78bis 79 9

26 52 54 30 80 8
27bis 28 | 51 55 : 29| 81bis 82 7
29bis30 50 56 28| 83bis 84 6

31 49 57 27 |85bis86 5
32 48 58 26 | 87bis 89 4

33bis34 ; 47 |59bis60 25 | 90bis 92 3
35 ' 46 61 24 | 93bis 98 2

36bis37ı 45 | & \ 23 ab 99 1
38 | 44 63 . 22

i i
Die Ermittlung des Ertrags aus Leibrenten,
die vor dem 1. Januar 1955zu laufen begon-
nen haben, und aus Renten, deren Dauer von
der Lebenszeit mehrerer Personen oder einer
anderen Person als des Rentenberechtigten
abhängt, sowie aus Leibrenten, die auf eine
bestimmte Zeit beschränkt sind, wird durch
eine Rechtsverordnung bestimmt;

b) Einkünfte aus Zuschüssen und sonstigen
Vorteilen, die als wiederkehrende Bezüge ge-
währt werden,

des $ 23;

anderen Einkunftsarten ($ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6)
noch zu den Einkünften im Sinne der Ziffer 1oder
Ziffer 2 gehören, z. B. Einkünfte aus gelegent-
lichen Vermittlungen und aus der Vermietung
beweglicher Gegenstände. Solche Einkünfte sind
nicht steuerpflichtig, wenn sie weniger als 500
Deutsche Mark im Kalenderjahr betragen haben.
Übersteigen die Werbungskosten die Einnahmen,
so darf der übersteigende Betrag bei Ermittlung
des Einkommens nicht ausgeglichen werden ($ 2
Abs. 2).

$23
Spekulationsgeschäfte

(1)Spekulationsgeschäfte ($22 Ziff. 2) sind
1. Veräußerungsgeschäfte, bei denen der Zeitraum

zwischen Anschaffung und Veräußerung beträgt:
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a) bei Grundstücken und Rechten, die den Vor-
schriften des bürgerlichen Rechts über Grund-
stücke unterliegen (z. B. Erbbaurecht, Erb-
pachtrecht, Mineralgewinnungsrecht), nicht
mehr als zwei Jahre,

b) bei anderen Wirtschaftsgütern, insbesondere
bei Wertpapieren, nicht mehr als sechs Mo-
nale;

2, Veräußerungsgeschäfte, bei denen die Veräuße-
rung der Wirtschaftsgüter früher erfolgt als der
Erwerb.
(2) Außer Ansalz bleiben die Einkünfte aus der

Veräußerung von
1. Schuld- und Rentenverschreibungen von Schuld-

nern, die Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz
im Inland haben, es sei denn, daß bei ihnen neben
der festen Verzinsung ein Recht auf Umtausch in
Gesellschaftsanteile (Wandelanleihen) oder eine
Zusatzverzinsung, die sich nach der Höhe der
Gewinnausschüttung des Schuldners richtet, ein-
geräumt ist oder daß sie von dem Steuerpflich-
tigen im Ausland erworben worden sind;

2. Forderungen, die in ein inländisches öffentliches
Schuldbuch eingetragen sind.
(3) Spekulationsgeschäfte liegen nicht vor, wenn

Wirtschaftsgüter veräußert werden, deren Wert bei
Einkünften im Sinne des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6 an-
zusetzen ist.
(4) Gewinn oder Verlust aus Spekulationsgeschäf-

ten ist der Unterschied zwischen dem Veräußerungs-
preis einerseits und den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten und den Werbungskosten anderer-
seits. Gewinne aus Spekulationsgeschäften bleiben
steuerfrei, wenn der aus Spekulationsgeschäften er-
zielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als
1000 Deutsche Mark betragen hat. Verluste aus
Spekulationsgeschäften dürfen nur bis zur Höhe des
Spekulationsgewinns, den der Steuerpflichtige im
gleichen Kalenderjahr erzielt hat, ausgeglichen wer-
den.

h) Gemeinsame Vorschriften
$ 24

Zu den Einkünften im Sinne des $ 2 Abs. 3 ge-
hören auch
1. Entschädigungen, die gewährt worden sind

a) als Ersatz für entgangene oder entgehende
Einnahmen oder

b) für die Aufgabe oder Nichtausübung einer
Tätigkeit, für die Aufgabe einer Gewinnbetei-
ligung oder einer Anwartschaft auf eine
solche;

c) als Ausgleichszahlungen an Handelsvertreter
nach $ 89 b des Handelsgesetzbuchs;

2, Einkünfte aus einer ehemaligen Tätigkeit im
Sinne des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 4 oder aus einem
früheren Rechtsverhältnis im Sinne des $ 2
Abs. 3 Ziff. 5 bis 7, und zwar auch dann, wenn sie
dem Steuerpflichtigen als Rechtsnachfolger zu-
fließen;

3. Nutzungsvergütungen für die Inanspruchnahme
von Grundstücken für öffentliche Zwecke sowie
Zinsen auf solche Nutzungsvergütungen und auf
Entschädigungen, die mit der Inanspruchnahme
von Grundstücken für öffentliche Zwecke zusam-
mnenhängen.

II. Veranlagung
825

Veranlagungszeitraum
(1) Die Einkommensteuer wird nach Ablauf des

Kalenderjahrs (Veranlagungszeitraum) nach dem
Einkommen veranlagt, das der Steuerpflichtige in
diesem Veranlagungszeitraum bezogen hat, soweit
nicht nach den $$ 46 und 46 a eine Veranlagung
unterbleibt.
(2) Hat die Steuerpflicht nicht während des vol-

len Veranlagungszeitraums bestanden, so wird das
während der Dauer der Steuerpflicht bezogene Ein-
kommen zugrunde gelegt. In diesem Fall kann die
Veranlagung bei Wegfall der Steuerpflicht sofort
vorgenommen werden.

$ 26
Veranlagung von Ehegatten

(1) Ehegatten, die beide unbeschränkt steuer-
pflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben und
bei denen diese Voraussetzungen zu Beginn des
Veranlagungszeitraums vorgelegen haben oder im
Laufe des Veranlagungszeitraums eingetreten sind,
können zwischen getrennter Veranlagung ($ 26a),
Zusammenveranlagung ($ 26b) und — jedoch nur
für den Veranlagungszeitraum der Eheschließung -
der besonderen Veranlagung nach $ 26c wählen.
Eine Ehe, die im Laufe des Veranlagungszeitraums
aufgelöst worden ist, bleibt für die Anwendung des
Satzes 1 unberücksichtigt, wenn einer der Ehegatten
in demselben Veranlagungszeitraum wieder gehei-
ratet hat und bei ihm und dem neuen Ehegatten die
Voraussetzungen des Satzes 1 ebenfalls vorliegen.

(2) Ehegatten werden getrennt veranlagt, wenn
einer der Ehegatten getrennte Veranlagung wählt.
Ehegatten werden zusammen veranlagt oder — für
den Veranlagungszeitraum der Eheschließung -
nach $ 26c veranlagt, wenn beide Ehegatten die
betreffende Veranlagungsart wählen. Die zur Aus-
übung der Wahl erforderlichen Erklärungen sind
beim Finanzamt schriftlich oder zu Protokoll abzu-
geben.

(3) Werden die nach Absatz 2 erforderlichen Er-
klärungen nicht abgegeben, so wird unterstellt, daß
die Ehegatten die Zusammenveranlagung wählen.

$26a
Getrennte Veranlagung von Ehegatten

(1) Bei getrennter Veranlagung von Ehegatten in
den in $ 26 bezeichneten Fällen sind jedem Ehe-
gatten die von ihm bezogenen Einkünfte zuzurech-
nen. Einkünfte eines Ehegatten sind nicht allein
deshalb zum Teil dem anderen Ehegatten zuzurech-



nen, weil dieser bei der Erzielung der Einkünfte mit-
gewirkt hat.
(2) Die Sonderausgaben der Ehegatten im Sinne

der $$ 10 und 10b sind, soweit sie die Summe der
bei der Veranlagung jedes Ehegatten mindestens
anzuselzenden Pauschbeträge ($ 10c) übersteigen,
im Rahmen der bei einer Zusammenveranlagung
der Ehegatten in Betracht kommenden Höchstbeträge
je zur Hälfte bei den Veranlagungen der Ehegatten
zu berücksichligen, wenn sic nicht eine andere Auf-
teilung beantragen.
(3) Die als außergewöhnliche Belastung im Sinne

der $$ 33 und 33a bei den Veranlagungen der Ehe-
gatten vom Einkommen abzuziehenden Beträge sind
insgesamt in Höhe des bei einer Zusammenveranla-
gung der Ehegatten in Betracht kommenden Betrags
zu berücksichtigen. Für die Aufteilung gilt Absatz 2
entsprechend.
(4) Die Anwendung der $$ 10a und 10d für den

Fall des Übergangs von der getrennten Veranlagung
zur Zusammenveranlagung und von der Zusammen-
veranlagung zur getrennten Veranlagung, wenn bei
beiden Ehegatten nicht entnommene Gewinne oder
nicht ausgeglichene Verluste vorliegen, wird durch
Rechtsverordnung geregelt.

$ 26b
Zusammenveranlagung von Ehegatten

Die Zusammenveranlagung von Ehegatten wird
nach Maßgabe des in $ 32 a Abs. 2 festgelegten Ver-
fahrens vorgenommen. Bei der Zusammenveranla-
gung sind die Einkünfte der Ehegatten zusammen-
zurechnen.

826c
Besondere Veranlagung

für den Veranlagungszeitraum der Eheschließung

(1) Bei der besonderen Veranlagung für den Ver-
anlagungszeitraum der Eheschließung werden Ehe-
gatten so behandelt, als ob sie unverheiratet wären.
Das gilt auch für die Beurteilung eines Kindschafts-
verhältnisses ($ 32 Abs. 2 Ziff. 3), wenn das Kind
bereits vor der Eheschließung zu einem der Ehe-
gatten oder beiden Ehegatten in einem Kindschafts-
verhältnis gestanden hat. $ 12 Ziff. 2 bleibt unbe-
rührt. $ 26 a Abs. 1 gilt sinngemäß.

(2) Bei der besonderen Veranlagung ist $ 32 a
Abs. 2 anzuwenden, wenn der zu veranlagende Ehe-
gatte zu Beginn des Veranlagungszeitraums ver-
witwet war und bei ihm die Voraussetzungen des
$ 32 a Abs. 3 vorgelegen hatten.
(3) Für die Anwendung des $ 32 Abs. 3 Ziff. 1

Buchstabe b bleiben Kinder unberücksichtigt, zu
denen das Kindschaftsverhältnis ($ 32 Abs. 2 Ziff. 3)
erst durch die Eheschließung oder im Verhältnis zu
beiden Ehegatten nach der Eheschließung begründet
wird.

$27
(gestrichen)
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$ 28
Besteuerung bei fortgesetzter Gütergemeinschaft
Bei fortgesetzter Gütergemeinschaft gelten Ein-

künfte, die in das Gesamtgut fallen, als Einkünfte
des überlebendenEhegatten,wenn dieser unbe-
schränkt steuerpflichtig ist.

829
Durchschnittsätze

(1) Durchschnittsätze können durch Rechtsverord-
nung aufgestellt werden
1. für die Ermittlung des Gewinns aus Land- und

Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb oder aus
selbständiger Arbeit;

2. für die Ermittlung des Überschusses der Einnah-
men über die Werbungskosten bei Vermietung
und Verpachtung.
(2) Die aufgestellten Durchschnittsätze sind zu-

grunde zu legen
1. der Gewinnermittlung, wenn

a) der Steuerpflichtige nicht zur Führung von
Büchern verpflichtet ist,

b) ordnungsmäßige Bücher nicht geführt werden
oder die Bücher sachliche Unrichtigkeit ver-
muten lassen und

c) der Umsatz die durch Rechtsverordnung zu
bestimmende Grenze nicht übersteigt;

2. der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung, wenn die Werbungskosten
nicht ordnungsmäßig aufgezeichnet werden oder
die Aufzeichnungen sachliche Unrichtigkeit ver-
muten lassen.
(3) Der Steuerpflichtige kann nicht einwenden,

daß die Durchschnittsätze zu hoch festgesetzt seien.

$30
(gestrichen)

8 31
Pauschbesteuerung

(1) Bei Personen, die durch Zuzug aus dem Aus-
land unbeschränkt steuerpflichtig werden, können
die obersten Finanzbehörden der Länder mit Zu-
stimmung des Bundesministers der Finanzen die
Einkommensteuer bis zur Dauer von zehn Jahren
seit Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht in
einem Pauschbetrag festsetzen.
(2) Die Besteuerung der Auslandsbeamten kann

durch Rechtsverordnung abweichend von den alige-
meinen Vorschriften geregelt werden.

IV. Tarif
832

Zu versteuernder Einkommensbetrag,
Freibeträge

(1) Zu versteuernder Einkommensbetrag ist das
um die nach den Absätzen 2 und 3 in Betracht kom-
menden Freibeträge und um die sonstigen vom Ein-
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kommen abzuziehenden Beträge verminderte Ein-
kommen.

(2) Kinderfreibeträge
1. Kinderfreibeträge stehen dem. Steuerpflichtigen

für Kinder zu, die im Veranlagungszeitraum
lebend geboren wurden oder die zu Beginn des
Veranlagungszeitraums das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet hatten.

2. Kinderfreibeträge werden dem Steuerpflichtigen
auf Antrag gewährt
a) für Kinder, die zu Beginn des Veranlagungs-

zeitraums das 18. Lebensjahr, aber noch nicht
das 27. Lebensjahr vollendet hatten und im
Veranlagungszeitraum mindestens vier Mo-
nate
aa) überwiegend auf Kosten des Steuerpflich-

tigen unterhalten und für einen Beruf
ausgebildet worden sind oder

bb) Wehrdienst (Ersatzdienst) geleistet ha-
ben, wenn die Berufsausbildung durch die
Einberufung zum Wehrdienst unterbro-
chen worden ist und der Steuerpflichtige
vor der Einberufung die Kosten des Un-
terhalts und der Berufsausbildung über-
wiegend getragen hat oder

cc) ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne
des Gesetzes zur Förderung eines frei-
willigen sozialen Jahres geleistet haben;

b) für Kinder, die wegen körperlicher oder gei-
stiger Gebrechen dauernd erwerbsunfähig
sind, wenn dem Steuerpflichtigen für die Kin-
der ein Kinderfreibetrag nicht zusteht und die
Kinder im Veranlagungszeitraum mindestens
vier Monate überwiegend auf Kosten des
Steuerpflichtigen unterhalten worden sind.

Voraussetzung für die Gewährung des Kinder-
freibetrags ist, daß die eigenen Einkünfte und
Bezüge des Kindes, die zur Bestreitung seines
Unterhalts oder seiner Berufsausbildung be-
stimmt oder geeignet sind, im Veranlagungszeit-
raum nicht mehr als 7200 Deutsche Mark betra-
gen haben.

3. Kinder im Sinne der Ziffern 1 und 2 sind
a) eheliche Kinder,
b) eheliche Stiefkinder,
c) für ehelich erklärte Kinder,
a) Adoptivkinder,
e) uneheliche Kinder (jedoch nur im Verhältnis

zur leiblichen Mutter),
f) Pflegekinder.

4. Als Kinderfreibeträge sind abzuziehen
1.200Deutsche Mark,
1680Deutsche Mark,
1800DeutscheMark.

Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des
$ 26 Abs. 1 vorliegen, erhalten für dasselbe Kind
den Kinderfreibetrag nur einmal. Werden sie

für das erste Kind
für das zweite Kind
für jedes weitere Kind

nach den $$ 26, 26a getrennt oder für den Ver-
anlagungszeitraum der Eheschließung nach den
8$ 26, 26c veranlagt, so erhält jeder Ehegatte
den Kinderfreibetrag zur Hälfte, soweit nicht ein
.Kinderfreibetrag nur einem der Ehegatten zu-
steht oder zu gewähren ist. Die Sätze 2 und 3 gel-
ten bei der besonderen Veranlagung der Ehe-
gatten nach $ 26 c nicht für den Abzug von Kin-
derfreibeträgen für Kinder, die zu beiden Ehe-
gatten bereits vor der Eheschließung in einem
Kindschaftsverhältnis gestanden haben.
(3)Besondere Freibeträge

1. Bei Steuerpflichtigen, auf die $ 32 a Abs. 2 bis 4
keine Anwendung findet und die nicht nach den
$$ 26, 26a getrennt veranlagt werden, ist ein
Sonderfreibetrag
a) von 840 Deutsche Mark abzuziehen, wenn sie

mindestens vier Monate vor dem Beginn des
Veranlagungszeitraums das 49. Lebensjahr
vollendet hatten, oder

b) von 1200 Deutsche Mark abzuziehen, wenn
bei ihnen mindestens ein Kinderfreibetrag
vom Einkommen abgezogen wird.

2. Bei Steuerpflichtigen, die mindestens vier Mo-
nate vor dem Beginn des Veranlagungszeitraums
das 64. Lebensjahr vollendet hatten, ist ein
Altersfreibetrag von 720 Deutsche Mark abzu-
ziehen. Bei Ehegatten, die nach den $$ 26, 26 b
zusammen veranlagt werden und beide minde-
stens vier Monate vor dem Beginn des Veranla-
gungszeitraums das 64. Lebensjahr vollendet hat-
ten, erhöht sich der Altersfreibetrag auf 1440
Deutsche Mark.

$32a
Tarif

(1) Die zu veranlagende Einkommensteuer ergibt
sich, vorbehaltlich der $$ 34, 34 b und 34 c, aus der
diesem Gesetz beigefügten Anlage (Einkommen-
steuertabelle)?). -
(2) Bei Ehegatten, die nach den $$ 26,26 b zusam-

men verlangt werden, ist die Einkommensteuer in
der Weise zu ermitteln, daß die Einkommensteuer
von der Hälfte des zu versteuernden Einkommens-
betrags nach Absatz 1 errechnet und der sich er-
gebende Betrag sodann verdoppelt wird.

(3) Absatz 2 gilt auch bei einer verwitweten Per-
son, wenn bei ihr und ihrem verstorbenen Ehegatten
im Zeitpunkt seines Todes die Voraussetzungen des
$26 Abs. 1Satz 1vorgelegen haben,
1. für den Veranlagungszeitraum, der dem Veranla-

gungszeitraum folgt, in dem der Ehegatte ver-
storben ist,

2. für spätere Veranlagungszeiträume, in denen die
verwitwete Person einen Kinderfreibetrag für
ein Kind erhält, das aus der Ehe mit dem Ver-
storbenen hervorgegangen ist oder für das min-
destens einer der Ehegatten auch in dem Ver-
anlagungszeitraum, in dem der Ehegatte verstor-
ben ist, einen Kinderfreibetrag (Kinderermäßi-
gung)erhaltenhatte.

!) Hier nichtabgedruckt(s.Bundesgesetzbl.19641S. 894ff.).



(4) Absatz 2 gill auch bei einer Person, deren Ehe
im Veranlagungszeitraum durch Tod, Scheidung
oder Aufhebung aufgelöst worden ist, wenn in die-
sem Veranlagungszeitraum bei den Ehegatten der
aufgelösten Ehe die Voraussetzungen des $ 26
Abs. 1 Satz 1 vorgelegen haben, der andere Ehegatte
jedoch wieder geheiratet hat und bei diesem und
seinem neuen Ehegalten die Voraussetzungen des
$ 26 Abs. 1 Satz 1ebenfalls vorliegen.

&33
Außergewöhnliche Belastungen

(1) Erwachsen einem Stleuerpflichtigen zwangs-
läufig größere Aufwendungen als der überwiegen-
den Mehrzahl der Steuerpflichligen gleicher Einkom-
mensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse
und gleichen Familienstands {außergewöhnliche Be-
lastung), so wird auf Antrag die Einkommensteuer
dadurch ermäßigt, daß der Teil der Aufwendungen,
der die dem Steuerpflichligen zumutbare Eigenbe-
lastung übersteigt, vom Einkommen abgezogen
wird. Die Höhe der zumutbaren Eigenbelastung ist
nach der !löhe des Einkommens und nach dem
Familienstand zu staffeln; das Nähere wird durch
Rechtsverordnung bestimmt.
(2) Aufwendungen erwachsen dem Steuerpflichti-

gen zwangsläufig, wenn er sich ihnen aus recht-
lichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht
entziehen kann und soweit die Aufwendungen den
Umständen nach notwendig sind und einen ange-
messenen Betrag nicht übersteigen. Aufwendungen,
die zu den Betriebsausgaben, Werbungskosten oder
Sonderausgaben gehören, bleiben dabei außer Be-
tracht; das gilt für Aufwendungen im Sinne des $ 10
Abs. 1 Ziff. 9 nur insoweit, als sie als Sonderaus-
gaben abgezogen werden können.

833a
Außergewöhnliche Belastung

in besonderen Fällen
(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangs-

läufig ($ 33 Abs. 2) Aufwendungen für den Unter-
halt und eine etwaige Berufsausbildung von Perso-
nen, für die der Steuerpflichtige keinen Kinderfrei-
betrag erhält, so wird auf Antrag die Einkommen-
steuer dadurch ermäßigt, daß die Aufwendungen,
höchstens jedoch ein Betrag von 1200 Deutsche
Mark im Kalenderjahr für jede unterhaltene Person,
vom Einkommen abgezogen werden. Voraussetzung
ist, daß die unterhaltene Person kein oder nur ein
geringes Vermögen besitzt. Hat die unterhaltene
Person andere Einkünfte oder Bezüge, die zur Be-
streitung des Unierhalts bestimmt oder geeignet
sind, so vermindert sich der Betrag von 1200 Deut-
sche Mark um den Betrag, um den diese Einkünfte
und Bezüge den Betrag von 1200 Deutsche Mark
übersteigen. Werden die Aufwendungen für eine
unterhaltene Person von mehreren Steuerpflichtigen
getragen, so wird bei jedem der Teil des sich hier-
nach ergebenden Beitragsabgezogen, der seinem An-
teil am Gesamtbetrag der Leistungen entspricht.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 erhöht sich auf

Antrag der Betrag von 1200 Deutsche Mark um

Bonn, den 23.August 1974 2025

1200 Deutsche Mark im Kalenderjahr, wenn dem
Steuerpflichtigen für die auswärtige Unterbringung
einer in der Berufsausbildung befindlichen unterhal-
tenen Person Aufwendungen erwachsen. Absatz 1
Satz 4 ist entsprechend anzuwenden. Für ein Kind,
für das der Steuerpflichtige einen Kinderfreibetrag
erhält, wird auf Antrag ein Betrag von 1200 Deut-
sche Mark vom Einkommen abgezogen, wenn im
übrigen die Voraussetzungen des Satzes 1vorliegen,
Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des $ 26
Abs. 1 vorliegen, erhalten für dasselbe Kind den
Betrag von 1200DeutscheMark nur einmal.
(3) Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwen-

dungen durch die Beschäftigung einer Hausgehilfin,
so wird auf Antrag die Einkommensteuer dadurch
ermäßigt, daß die Aufwendungen, höchstens jedoch
ein Betrag von 1200 Deutsche Mark im Kalender-
jahr, vom Einkommen abgezogen werden, wenn
1. zum Haushalt des Steuerpflichtigen mindestens

drei Kinder gehören, die das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, oder

2. zum Haushalt des Steuerpflichtigen mindestens
zwei Kinder gehören, die das 18.Lebensjahr noch
nichtvollendethaben,und
a) der Steuerpflichtige verheiratet ist, von sei-

nem Ehegatten nicht dauernd getrennt lebt
und beide Ehegatten erwerbstätig sind, oder

b) der Steuerpflichtige unverheiratet und er-
werbstätig ist,

oder
3. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd ge-

trennt lebender Ehegatte das 60. Lebensjahr voll-
endet hat
oder

4. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd ge-
trennt lebender Ehegatte oder ein zu seinem
Haushalt gehöriges Kind oder eine andere zu
seinem Haushalt gehörige unterhaltene Person,
für die eine Ermäßigung nach Absatz 1 gewährt
wird, nicht nur vorübergehend körperlich hilflos
oder schwer körperbeschädigt ist oder die Be-
schäftigung einer Hausgehilfin wegen Krankheit
einer der genannten Personen erforderlich ist.

Wird statt einer Hausgehilfin stundenweise eine
Haushaltshilfe beschäftigt, so tritt an die Stelle des
Beitrags von 1200 Deutsche Mark ein Betrag von
600Deutsche Mark. Eine Steuerermäßigung für mehr
als eine Hausgehilfin oder Haushaltshilfe oder für
eine Hausgehilfin und eine Haushaltshilfe steht dem
Steuerpflichtigen nur zu, wenn zu seinem Haushalt
mindestens fünf Kinder gehören, die das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben. Ehegatten, bei
denen die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 vor-
liegen, können für die Zeit des Vorliegens dieser
Voraussetzungen die nach den Sätzen 1 bis 3 in
Betracht kommenden Beträge insgesamt nur einmal
abziehen.
(4) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die

in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzun-
gen nicht vorgelegen haben, ermäßigen sich die dort
bezeichneten Beträge um je ein Zwölftel.
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(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 und der
Absätze 2 und 3 kann wegen der in diesen Vor-
schriften bezeichneten Aufwendungen der Steuer-
pflichtige eine Steuerermäßigung nach $ 33 nicht in
Anspruch nehmen.
(6) Wegen der außergewöhnlichen Belastungen

Körperbehinderler, denen auf Grund ihrer Behinde-
rung nach gesetzlichen Vorschriften Renten oder
andere laufende Bezüge zustehen, sind durch Rechts-
verordnung Pauschbeträge festzusetzen. Diese sind
nach dem Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit
zu staffeln. Die Regelung kann auch auf andere
Gruppen von ähnlichen Fällen ausgedehnt werden,
soweit bei diesen übersichtliche Verhältnisse ge-
geben sind, die eine einheitliche Beurteilung ermög-
lichen.

834
Steuersätze bei außerordentlichen Einküniten

(1) Sind in dem Einkommen außerordentliche
Einkünfte enthalten, so ist auf Antrag die darauf
entfallende Einkommensteuer nach einem ermäßig-
ten Steuersatz zu bemessen; der ermäßigte Steuer-
satz beträgt die Hälfte des durchschnittlichen Steuer-
satzes, der sich ergeben würde, wenn die Einkom-
mensteuertabelle auf den gesamten zu versteuern-
den Einkommensbetrag anzuwenden wäre. Auf den
restlichen zu versteuernden Einkommensbetrag ist
vorbehaltlich der Absätze 3 und 4 und der $$ 34b
und 34 c die Einkommensteuertabelle anzuwenden.
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Steuer-
pflichtige auf die außerordentlichen Einkünfte ganz
oder teilweise $ 6 b oder $ 6 c anwendet.

(2) Als außerordentliche Einkünfte im Sinne des
Absatzes 1 kommen nur in Betracht

1. Veräußerungsgewinne im Sinne der $$ 14, 14a
Abs. 1, 8$ 16, 17und 18Abs. 3;

2. Entschädigungen im Sinne des $ 24 Ziff. 1;

3. Nutzungsvergütungen und Zinsen im Sinne des
& 24 Ziff. 3, soweit sie für einen Zeitraum von
mehr als drei Jahren nachgezahlt werden.

(3) Einkünfte, die die Entlohnung für eine Tätig-
keit darstellen, die sich über mehrere Jahre er-
streckt, unterliegen der Einkommensteuer zu den
gewöhnlichen Steuersätzen. Zum Zweck der Ein-
kommensteuerveranlagung können diese Einkünfte
auf die Jahre verteilt werden, in deren Verlauf sie
erzielt wurden, und als Einkünfte eines jeden dieser
Jahre angesehen werden, vorausgesetzt, daß die
Gesamtverteilung drei Jahre nicht überschreitet.

(4) Die Steuersätze nach Absatz 1 sind auf Antrag
bei Steuerpflichtigen mit Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit oder aus selbständiger Arbeit, die
aus einer Berufstätigkeit im Sinne des $ 18 Abs. 1
Ziff. 1 bezogen werden, auf Nebeneinkünfte aus
wissenschaftlicher, künstlerischer oder schriftstelle-
rischer Tätigkeit unter folgenden Voraussetzungen
anzuwenden:

1. Die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit oder
die Einkünfte aus der Berufstätigkeit müssen die
übrigen Einkünfte überwiegen;

2. die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künstleri-
scher oder schriftstellerischer Tätigkeit dürfen
nicht zu den Einkünften aus nichtselbständiger
Arbeit gehören und müssen von den Einkünften
aus der Berufstätigkeit abgrenzbar sein.

Die Steuersätze nach Absatz 1 sind in diesen Fällen
auf die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künstleri-
scher oder schriftstellerischer Tätigkeit anzuwenden,
die 50 vom Hundert der Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit oder aus der Berufstätigkeit nicht
übersteigen. "

834a
Steuerfreiheit bestimmier Zuschläge

zum Arbeitslohn
(1) Gesetzliche oder tarifvertragliche Zuschläge,

die für tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags-
oder Nachtarbeit neben dem Grundlohn gezahlt
werden, sind steuerfrei. Die Zuschläge müssen in
einem Gesetz oder in einem Tarifvertrag dem
Grunde und der Höhe nach festgelegt sein. An den
Tarifvertrag müssen der Arbeitnehmer und sein
Arbeitgeber gebunden sein, oder das Arbeitsverhält-
nis muß dem Tarifvertrag unterstellt worden sein.
Weichen die gezahlten Zuschläge von den gesetz-
lichen oder tarifvertraglichen Zuschlägen ab, so sind
sie insoweit steuerfrei, als sie sich im Rahmen des
Gesetzes oder Tarifvertrages halten.

(2) Zuschläge, die in anderen Fällen für tatsäch-
lich geleistete Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit
neben dem Grundlohn gezahlt werden, sind steuer-
frei, soweit sie
1. für Sonntagsarbeit 50 vom Hundert,
2. vorbehaltlich der Ziffer 3 für Arbeiten an gesetz-

lichen Feiertagen, auch wenn diese auf einen
Sonntag fallen, 125 vom Hundert,

3. für Arbeiten an den Weihnachtsfeiertagen und
am 1.Mai 150vom Hundert,

4. für gelegentliche Nachtarbeit 30 vom Hundert
und für regelmäßige Nachtarbeit 15vom Hundert

des Grundiohns nicht übersteigen.
(3) Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 gilt

folgendes:
1. Als Grundliohn gilt, was dem Arbeitnehmer bei

der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeits-
zeit in dem jeweiligen Lohnzahlungszeitraum an
laufenden Geld- und laufenden Sachbezügen zu-
steht. Dieser Betrag ist auf einen Stundenlohn
umzurechnen.

2. Sonntagsarbeit und Feiertagsarbeit im Sinne des
Absatzes 2 Ziff. 1 bis 3 ist die Arbeit in der Zeit
von 0 Uhr bis 24 Uhr des jeweiligen Tages.
Welche Tage gesetzliche Feiertage sind, bestim-
men die am Ort der Arbeitsstätte geltenden Vor-
schriften.



Nachtarbeit im Sinne des Absatzes 2 Ziff. 4 ist
die Arbeit in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr.

8$34b
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

aus Forstwirtschaft
(1) Wird ein Bestandsvergleich für das stehende

Außerordentliche Holznutzungen. Das sind Nut-
zungen, die außerhalb des festgesetzten Nut-
zungssatzes (Absatz 4 Ziff. 1) anfallen, wenn sie
aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt sind. Bei der
Bemessung ist die außerordentliche Nutzung des
laufenden Wirtschaftsjahrs um die in den letzten
drei Wirtschaftsjahren eingesparten Nutzungen
(nachgeholte Nutzungen) zu kürzen. Außer-
ordentliche Nutzungen und nachgeholte Nutzun-
gen liegen nur insoweit vor, als die um die
Holznutzungen infolge höherer Gewalt {Ziffer 2)
verminderle Gesaminutzung den Nutzungssatz
übersteigt;
Holznutzungen infolge höherer Gewalt (Kalami-
tätsnutzungen). Das sind Nutzungen, die durch
Eis-, Schnee-, Windbruch oder Windwurf, Erd-
beben, Bergruisch, Inseklenfraß, Brand oder ein
anderes Naturereignis, das in seinen Folgen den
angeführten Ereignissen gleichkommt, verursacht
werden. Zu diesen rechnen nicht die Schäden, die
in der Forstwirtschaft regelmäßig entstehen.
(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus den ein-

die persönlichen und sachlichen Verwaltungs-
kosten, Grundsteuer und Zwangsbeiträge, soweit
sie zu den festen Betriebsausgaben gehören, bei
den Einnahmen aus ordentlichen Holznutzungen
und Holznutzungen infolge höherer Gewalt, die
innerhalb des Nutzungssatzes (Absatz 4 Ziff. 1)
anfallen, zu berücksichtigen. Sie sind enispre-
chend der Höhe der Einnahmen aus den bezeich-
neten Holznutzungen auf diese zu verteilen;
die anderen Belriebsausgaben entsprechend der
Höhe der Einnahmen aus allen Holznutzungs-
arten auf diese zu verteilen.
(3)Die Einkommensteuer bemißt sich
bei Einkünften aus außerordentlichen Holznut-
zungen im Sinne des Absatzes 1 Ziff. 1 nach den
Steuersätzen des $ 34 Abs. I Satz 1;
bei Einkünften aus nachgeholten Nutzungen im
Sinne des Absalzes 1 Ziff. I nach dem durch-
schnittlichen Steuersatz, der sich bei Anwendung
der Einkommensieuertabelle auf das Einkommen
ohne Berücksichtigung der Einkünfte aus außer-
ordentlichen Holznutzungen, nachgeholten Nut-
zungen und Holznutzungen infolge höherer Ge-
walt ergibt, mindestens jedoch auf 10 vom Hun-
dert der Einkünfte aus nachgeholtenNutzungen;
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rer Gewalt im Sinne des Absatzes 1Ziff. 2,
a) soweit sie im Rahmen des Nutzungssaizes

(Absatz 4 Ziff. 1) anfallen, nach den Steuersät-
zen der Ziffer 1,

b) soweit sie den Nutzungssatz übersteigen,
nach den halben Steuersätzen der Ziffer 1,

c) soweit sie den doppelten Nutzungssatz über-
steigen, nach einem Viertel der Steuersätze
der Ziffer 1.

(4) Die Steuersätze des Absatzes 3 sind nur unter

ww

Auf Grund eines amtlich anerkannten Betriebs-
gutachtens oder durch ein Betriebswerk muß
periodisch für zehn Jahre ein Nutzungssatz fest-
gesetzt sein. Dieser muß den Nutzungen entspre-
chen, die unter Berücksichtigung der vollen jähr-
lichen Ertragsfähigkeit des Waldes in Festmetern
nachhaltig erzielbar sind;

die in einem Wirtschaftsjahr erzielten verschie-
denen Nutzungen müssen mengenmäßig nachge-
wiesen werden;

wenn eine gesetzliche Verpflichtung besteht,

geführt werden;

Schäden infolge höherer Gewalt müssen unver-
züglich nach Feststellung des Schadensfalls dem
zuständigen Finanzamt mitgeteilt werden.

$34c
Steuerermäßigung bei ausländischen Einkünften
(1) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die mit

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Ein-

(3) Die obersten Finanzbehörden der Länder kön-



2028

lassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn
es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig
ist oder die Anwendung des Absatzes 1 besonders
schwierig ist.

(4) Statt der Anrechnung oder des Abzugs einer
ausländischen Steuer (Absatz 1, Absatz 6 Ziff. 6)
ist bei unbeschränkt Steuerpflichtigen auf Antrag
die auf ausländische Einkünfte aus dem Betrieb von
Handelsschiffen im internationalen Verkehr entfal-
lende Einkommensteuer nach dem ermäßigten
Steuersatz des $ 34 Abs. 1 Satz 1 zu bemessen; auf
den restlichen zu versteuernden Einkommensbetrag
ist $ 34 Abs. 1 Satz 2 sinngemäß anzuwenden. Han-
delsschiffe werden im internationalen Verkehr be-
trieben, wenn eigene oder gecharterte Handels-
schiffe, die in einem inländischen Seeschiffsregister
eingelragen sind und die Flagge der Bundesrepublik
Deutschland führen, im Wirtschaftsjahr überwiegend
zur Beförderung von Personen oder Gütern im Ver-
kehr mit oder zwischen ausländischen Häfen, inner-
halb eines ausländischen Hafens oder zwischen
einem ausländischen Hafen und der freien See ein-
gesetzt werden. Zum Betrieb von Handelsschiffen
im internationalen Verkehr gehört auch die Ver-
charterung von Handelsschiflen für die in Satz 2 be-
zeichneten Zwecke, wenn die Handelsschiffe vom
Vercharterer ausgerüstet worden sind, sowie die mit
dem Betrieb und der Vercharterung von Handels-
schiffen in unmittelbarem Zusammenhang stehenden
Neben- und Hilfsgeschäfte. Als ausländische Ein-
künfte im Sinne des Satzes 1 gelten, wenn ein Ge-
werbebetrieb ausschließlich den Betrieb von Han-
delsschiffen im internationalen Verkehr zum Gegen-
stand hat, 80 vom Hundert des Gewinns dieses
Gewerbebetriebs. Ist Gegenstand eines Gewerbe-
betriebs nicht ausschließlich der Betrieb von Han-
delsschiffen im internationalen Verkehr, so gelten
80 vom Hundert des Teils des Gewinns des Ge-
werbebetriebs, der auf den Betrieb von Handels-
schiffen im internationalen Verkehr entfällt, als aus-
ländische Einkünfte im Sinne des Satzes 1; in die-
sem Fall ist Voraussetzung für die Anwendung des
Satzes 1, daß dieser Teil des Gewinns gesondert er-
mittelt wird.

(5) Absatz 1 ist auf unbeschränkt Steuerpflichtige,
die Angehörige eines fremden Staates sind, nur an-
zuwenden, wenn dieser Staat den deutschen Staats-
angehörigen, die in seinem Gebiet ihren Wohnsitz
haben, eine der Regelung des Absatzes 1 entspre-
chendeSteuervergünstigung gewährt.
(6) Durch Rechtsverordnung können Vorschriften

erlassen werden über
1. den Begriff der ausländischen Einkünfte,

2. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn die
ausländischen Einkünfte aus mehreren fremden
Staaten stammen,

3. den Nachweis über die Höhe der festgesetzten
und gezahlten ausländischen Steuern,

4. die Berücksichtigung ausländischer Steuern, die
nachträglich erhoben oder zurückgezahltwerden,

3. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn ein
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung besteht, jedoch trotz dieses Abkommens
eine Doppelbesteuerung bestehen bleibt, und

6. den Abzug ausländischer Steuern vom Einkom-
men, die nicht unter Absatz 1 fallen, vom Ge-
samtbetrag der Einkünfte.

$34d
Kapitalanlagen in Entwicklungsländern

(1) Die obersten Finanzbehörden der Länder kön-
nen mit Zustimmung des Bundesministers der Fi-
nanzen auf Antrag bei Steuerpflichtigen, die den
Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buchführung
ermitteln und nach dem 31. Dezember 1960 beson-
ders förderungswürdige Entwicklungshilfe durch
Kapitalanlagen in Entwicklungsländern leisten, zur
Erleichterung dieser Entwicklungshilfe und zur Min-
derung des Wagnisses eine den steuerlichen Gewinn
mindernde Rücklage zulassen, deren Höhe ein Drit-
tel der Anschaffungs- oder Herstellungskosten der
Kapitalanlagen nicht übersteigen darf. Die Rücklage
ist vom dritten auf ihre Bildung folgendenWirt-
schaftsjahr an jährlich mit je einem Fünftel gewinn-
erhöhend aufzulösen.

(2) Als Kapitalanlagen in Entwicklungsländern
sind in der Regel nur anzusehen

1. Beteiligungen an Kapitalgesellschaften in Ent-
wicklungsländern, die anläßlich der Gründung
oder einer Kapitalerhöhung erworben worden
sind,

2. Einlagen in Personengesellschaften in Entwick-
lungsländern zum Zweck der Gründung oder
einer erheblichen Erweiterung des Unternehmens
und

3. Betriebsvermögen, das einem Betrieb oder einer
Betriebstätte des Steuerpflichtigen in Entwick-
lungsländern zum Zweck der Gründung oder
einer erheblichen Erweiterung des Betriebs (der
Betriebstätte) zugeführt worden ist.

Die Rücklage darf nur zugelassen werden, wenn die
Gesellschaft, der Betrieb oder die Betriebstätte in
Entwicklungsländern ausschließlich oder fast aus-
schließlich die Herstellung oder Lieferung von Wa-
ren, die Gewinnung von Bodenschätzen oder die
Bewirkung gewerblicher Leistungen zum Gegen-
stand hat.

(3) Bei der Bemessung der Rücklage sind die
Kapitalanlagen in der Regel nur zu berücksichtigen,
soweit die zugeführten Mittel zur Anschaffung oder
Herstellung abnutzbarer Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens verwendet werden oder soweit die
zugeführten Mittel in abnutzbaren Wirtschaftsgü-
tern des Anlagevermögens bestehen. Werden Kapi-
talanlagen mit dem niedrigeren Teilwert angesetzt,
so ist insoweit eine Rücklage nicht zuzulassen und
die vorzeitige Auflösung einer bereits gebildeten
Rücklage vorzusehen.



(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten
nur für Entwicklungshilfe durch Kapitalanlagen in
Entwicklungsländern, die vor dem 1. Januar 1963
geleistet worden ist.

V. Entrichtung der Steuer

1. Vorausszahlungen
$35

Bemessung und Entrichtung der Vorauszahlungen
(1)Der Steuerpflichtigehat am 10.März, 10.Juni,

10. September und 10, Dezember Vorauszahlungen
zu entrichten.
(2) Die Vorauszahlungen bemessen sich grund-

sätzlich nach der Steuer, die sich nach Anrechnung
der Steuerabzugsbeträge ($ 47 Abs. 1 Ziff. 2) bei der
letzten Veranlagung ergeben hat. Das Finanzamt
kann die Vorauszahlungen der Steuer anpassen, die
sich für den laufenden Veranlagungszeitraum vor-
aussichtlich ergeben wird. Eine Anpassung kann
auch noch in dem auf diesen Veranlagungszeitraum
folgenden Kalenderjahr vorgenommen werden. In
diesem Fall ist bei einer Erhöhung der Vorauszah-
lungen der nachgeforderte Betrag innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe des Vorauszahlungsbe-
scheids zu entrichten,

$$36und37
(gestrichen)

2. Steuerabzug vom Arbeitslohn
(Lohnsteuer)

$ 38
Erhebung der Lohnsteuer, Lohnsteuerkarte,

Haftung
(1) Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit

wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Ar-
beitslohn erhoben (Lohnsteuer).Dabei finden die
Vorschriften des $ 32 mit Ausnahme des Absatzes 2
Ziff. A Satz 3 und die Vorschriften des $ 32 a Abs. 2
bis 4 entsprechende Anwendung.
(2) Die Gemeindebehörde hat für die Lohnsteuer-

berechnung dem Arbeitnehmer unentgeltlich eine
Lohnsteuerkarte auszuschreiben. Ist eine Lohn-
steuerkarte verlorengegangen, unbrauchbar gewor-
den oder zerstörtworden, so ist eine Ersatz-Lohn-
steuerkarte auszustellen. Hierfür ist von dem aän-
tragstellenden Arbeitnehmer zugunsten der ausstel-
lenden Gemeinde eine Gebühr zu entrichten, deren

‚ Höhe durch Rechtsverordnung bestimmt wird und
fünf DeutscheMark nicht übersteigen darf.

(3) Der Arbeitnehmer hat die Lohnsteuerkarte
seinem Arbeitgeber vor Beginn des Kalenderjahrs
oder vor Beginn des Dienstverhältnisses auszuhän-
digen. Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuerkarte
während der Dauer des Dienstverhältnisses aufzu-
bewahren. Endet das Dienstverhältnis vor. dem
Schluß des Kalenderjahrs, so hat der Arbeitgeber
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dem Arbeitnehmer die Lohnsteuerkarte zurückzu-
geben.Das VerfahrenhinsichtlichderAusschreibung
der Lohnsteuerkarten und das Verfahren hinsicht-
lich der Behandlung der Lohnsteuerkarten amSchluß
des Kalenderjahrs und bei Beendigung des Dienst-
verhältnisses im Laufe des Kalenderjahrs wird durch
Rechtsverordnung geregelt.
(4) Der Arbeitnehmer ist beim Steuerabzug vom

Arbeitslohn Steuerschuldner. Der Arbeitgeber haftet
für die EinbehaltungundAbführungderLohnsteuer,
Der Arbeitnehmer(Steuerschuldner)wird nur in An-
spruch genommen,
1. wenn der Arbeitgeber den Arbeitslohn nicht vor-

schriftsmäßig gekürzt hat oder
2. wenn der Arbeitnehmer weiß, daß der Arbeit-

geber die einbehaltene Lohnsteuer nicht vor-
schriftsmäßig abgeführt hat, und dies dem Finanz-
amt nicht unverzüglich mitteilt oder

3. wenn der Arbeitnehmer eine Verpflichtung, seine
Lohnsteuerkarte berichtigen zu lassen, nicht
rechtzeitig erfüllt oder

4. wenn eine Nachversteuerung nach $ 10 Abs. 2
“ durchzuführen ist.

$39
Jahresarbeitslohn, Jahreslohnsteuer,

Jahreslohnsteuertabelle
(1) Die Lohnsteuer (Jahreslohnsteuer) bemißt sich

nach dem Arbeitslohn, den der Arbeitnehmer im
Kalenderjahr (Erhebungszeitraum) bezogen hat (Jah-
resarbeitslohn). Die Jahreslohnsteuer ergibt sich aus
der Jahreslohnsteuertabelle. Diese ist auf der Grund-
lage der diesem Gesetz beigefügten Anlage (Ein-
kommensteuertabelle)unter Bildungvon Steuer-
klassen durch Rechtsverordnung aufzustellen. Dabei
sind der Arbeitnehmer-Freibetrag ($ 19 Abs. 2),
die Pauschbeträge für Werbungskosten ($9 a Ziff. 1)
und für Sonderausgaben ($ 10c Ziff. 1) und die
Sonderfreibeträge($32Abs. 3 Ziff. 1)zu berücksich-
tigen. Kinderfreibeträge ($ 32 Abs. 2) sind zu be-
rücksichtigen mit Ausnahme der Fälle, in denen
1, der Arbeitnehmer nach den Grundsätzen des

$ 26 c besteuert wird und
2. das Kindschaftsverhältniserst durch die Ehe-

schließung oder im Verhältnis zu beiden Ehe-
gattennachderEheschließung,jedochnochim
Kalenderjahr der Eheschließung begründet wird.

(2) Für die Eintragung der Steuerklasse und der
Zahl der Kinder bei Ausschreibung der Lohnsteuer-
karte sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalender-
jahrs maßgebend, für das die Lohnsteuerkarte aus-
geschrieben wird. Treten. bei einem Arbeitnehmer
die Voraussetzungen für eine andere Steuerklasse.
ein oder erhöht sich die Zahl der zu berücksichtigen-
den Kinder, so ist die Lohnsteuerkarte auf Antrag
zu ergänzen,

(3) Das Finanzamtkann die Zahl der zu berück-
sichtigenden Kinder vorläufig eintragen, wenn ein
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Kinderfreibetrag nach $ 32 Abs. 2 Ziff. 2 beantragt
wird und nicht überblickt werden kann, ob die Vor-
aussetzungen des $ 32 Abs. 2 Ziff. 2 erfüllt werden.
In diesen Fällen hat das Finanzamt nach Ablauf des
Kalenderjahres die Zahl der zu berücksichtigenden
Kinder endgültig festzustellen. Ergeben sich dabei
Abweichungen gegenüber der vorläufig eingetrage-
nen Zahl der Kinder, so ist die hiernach zuviel ein-
behaltene Lohnsteuer zu erstatten und zuwenig ein-
behaltene Lohnsteuer nachzufordern. Das Nähere
wird durch Rechtsverordnung bestimmt; dabei kann
angeordnet werden, daß von geringfügigen Nach-
forderungen abzusehen ist.
(4) Die Höhe und die Berechnung der Lohnsteuer

werden in den folgenden Fällen durch Rechtsver-
ordnung bestimmt:
1. wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber keine

Lohnsteuerkarte vorlegt;
2. wenn der Arbeitnehmer gleichzeitig in mehreren

Dienstverhältnissensteht;
3. wenn Ehegatten, die nicht dauernd getrennt le-

ben, beide in einem Dienstverhältnis stehen;
4. wenn ein Zeitraum, für den der Arbeitslohn ge-

zahlt wird, nicht festgestellt werden kann;
5. wenn bei Zahlung von Versorgungsbezügen die
' Höhe der Bezüge im Laufe des Kalenderjahrs
schwankt.

)
Vom Arbeitslohn abzuziehende Beträge

(1) Auf Antrag des Arbeitnehmers sind für die
Berechnung der Lohnsteuer vom Arbeitslohn abzu-
ziehen
1. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus

nichtselbständiger Arbeit zu berücksichtigen sind,
soweit die Werbungskosten den in $ 9a Ziff. 1
bezeichneten Pauschbetrag übersteigen;

2. Sonderausgaben($$10,10b), soweit sie den in
$ 10.c Ziff. 1 bezeichneten Pauschbetrag überstei-
gen. Sonderausgaben von Ehegatten, die beide
Arbeitnehmer sind und die nach den Grundsätzen
des $ 26 b besteuert werden, sind, soweit sie die
den Ehegatten nach $ 10 c Ziff. 1 zustehenden
Pauschbeträge übersteigen, bei jedem Ehegatten
zur Hälfte zu berücksichtigen, wenn nicht die
Ehegatten eine andere Aufteilung beantragen;

3. der Kinderfreibetrag für ein Kind in den Fällen,
in denen
a) der Arbeitnehmer nach den Grundsätzen des

$ 26 c besteuert wird und
b) das Kindschaftsverhältnis im Verhältnis zu

beidenEhegattennachder Eheschließung,je-
dochnochim Kalenderjahrder Eheschließung
begründet worden ist;

derAltersfreibetrag($32Abs. 3Ziff.2);
der Betrag, der nach den $$ 33 und 33 a wegen
außergewöhnlicherBelastungzu gewähren ist;

6. der Verlust bei den Einkünften aus Vermietung
und Verpachtung,der bei Inanspruchnahmeder
erhöhten Absetzungen nach den $$ 7 b, 54 ent-
steht, ,
(2) Das Finanzamt hat die nach Absatz 1 vom Ar-

beitslohn abzuziehendenBeträge auf der Lohn-
steuerkarte einzutragen.

(3) Durch Rechtsverordnung kann zugelassen wer-
den, daß das Finanzamt in noch nicht übersehbaren
Fällen die Eintragung nach Absatz 2 vorläufig vor-
nehmen kann. Außerdem können durch Rechtsver-
ordnung Vorschriften über die Erstattung und über
die Nachforderung von Lohnsteuer für die Fälle er-
lassen werden, in denen sich nach Ablauf des Kalen-
derjahrs ergibt, daß die vorläufige Eintragung von
der endgültigen Feststellung abweicht; es kann da-
bei -angeordnet werden, daß geringfügige Abwei-
chungen außer Betracht bleiben.

541
Einbehaltung der Lohnsteuer

durch den Arbeitgeber
(1) Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer bei jeder

Lohnzahlung für den Arbeitnehmer einzubehalten
und an das Finanzamt abzuführen, in dessen Bezirk
der Betrieb oder Teilbetrieb liegt, in dem der Ar-
beitslohn und die Lohnsteuer berechnet und die
Lohnsteuerkarten der Arbeitnehmer aufbewahrt
werden. Durch Rechtsverordnung kann die Abfüh-
rung der Lohnsteuer für Bezüge aus öffentlichen
Kassen anders geregelt werden. Wenn der Arbeits-
lohn ganz oder teilweise aus Sachbezügen ($ 8) be-
stehtund der Barlohn zur Deckungder Lohnsteuer
nicht ausreicht, so hat der Arbeitnehmer dem Arbeit-
geber den zur Deckung der Lohnsteuer erforderli-
chen Betrag zu zahlen. Unterläßt das der Arbeit-
nehmer, so hat der Arbeitgeber einen entsprechen-
den Teil der Sachbezüge zurückzubehalten und die

(2) Die Höhe der einzubehaltenden Lohnsteuer
richtet sich nach den für den jeweiligen Lohnzah-
lungszeitraum maßgebenden Lohnsteuertabellen.
Diese Lohnsteuertabellen sind aus der Jahreslohn-
steuertabelle abzuleiten. Die Lohnstufen und die
Lohnsteuer haben zu betragen, wenn der Arbeits-
lohn gezahlt wird
für einen monatlichen Zeitraum,

1/12des Jahresbetrags,
für nicht mehr als einen Arbeitstag,

1/2sdes Monatsbetrags,
für volle Arbeitswochen,

6/26desMonatsbetrags.
Der Bundesminister der Finanzen hat die danach
maßgebenden Lohnsteuertabellen aufzustellen und
bekanntzumachen. ’
(3) Ergänzungen der Eintragungen auf der Lohn-

steuerkarte dürfen erst bei der Lohnzahlung berück-
sichtigt werden, bei der die ergänzte Lohnsteuer-
karte dem Arbeitgeber vorliegt.



$42
Lohnsteuer-Jahresausgleich

(1) Übersteigt die im Laufe des Kalenderjahrs
einbehaltene Lohnsteuer die auf den Jahresarbeits-
lohn entfallende Jahreslohnsteuer, so wird der
Unterschiedsbetrag gegenüber der Jahreslohnsteuer
erstattet (Lohnsteuer-Jahresausgleich). Ein Lohn-
steuer-Jahresausgleih wird nicht durchgeführt,
wenn der Arbeitnehmer zu veranlagen ist.
(2) Das Verfahren zur Durchführung‘des Lohn-

steuer-Jahresausgleichs wird durch Rechtsverord-
nung geregelt. Dabei kann insbesondere bestimmt
werden,
1. daß in gewissen Gruppen von Fällen der Lohn-

steuer-Jahresausgleich nicht vom Finanzamt,
sondern innerhalb einer bestimmten Frist vom
Arbeitgeber durchgeführt wird;

2. daß der Lohnsteuer-Jahresausgleich vom Arbeit-
nehmer auch zur nachträglichen Geltendmachung
vom Arbeitslohn abzuziehender Beträge oder
einer günstigerenSteuerklasseoder einer höhe-
ren Zahl der zu berücksichtigenden Kinder be-
antragt werden kann;

3, daß der Lohnsteuer-Jahresausgleich beim Finanz-
amt nur innerhalb einer bestimmten Frist und nur
unter Verwendung amtlich vorgeschriebener
Vordrucke beantragt werden kann;

nichtselbständiger Arbeit bezogen haben und bei
denen die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 vor-
liegen,
a) ein gemeinsamer Lohnsteuer-Jahresausgleich

oder,
b) wenn die Voraussetzungen für die besondere

Veranlagung nach $ 26 c vorliegen, nach
Wahl der Ehegatten ein Lohnsteuer-Jahres-
ausgleich nach den Grundsätzen des $ 26c

durchgeführt wird. Dabei kann außerdem ange-
ordnet werden, daß in den Fällen, in denen für
die Ehegatten ein Lohnsteuer-Jahresausgleich
nach den Grundsätzen des $ 26 c durchgeführt
wird, die zu erstattende Lohnsteuer für die Ehe-
gatten gemeinsam festgestellt wird.

$42a
Bemessung der Lohnsteuer nach Vomhundertsätzen
(1) Zum Zweck der Vereinfachung des Verfahrens

kann durch Rechtsverordnung
1. angeordnet werden, daß sich die Lohnsteuer für

Bezüge, die der Arbeitnehmer neben dem laufen-
den Arbeitslohn erhält (sonstigeBezüge), aus
dem voraussichtlichen Jahresarbeitslohn des Ka-
lenderjahrs errechnet, in dem die sonstigen Be-
züge zufließen;

2. zugelassen werden, daß auf Antrag des Arbeit-
gebers bei bestimmten sonstigen Bezügen, die
der Arbeitgeber in einer größeren. Zahl von Fäl-

len gewährt, die. Lohnsteuer nach einem Vom-
hundertsatz (Pauschsteuersatz) erhoben wird, der
sich für diese Bezüge unter Berücksichtigung der
Vorschriften des $ 39 im Durchschnitt ergibt.
Voraussetzung ist, daß der Arbeitgeber die Lohn-
steuer übernimmt. Die bezeichneten Bezüge und
die davonerhobeneLohnsteuerbleibenbei einer
Veranlagung zur Einkommensteuer und beim
Lohnsteuer-Jahresausgleich außer Betracht.

wenn in anderen als in den in Absatz 1 Ziff. 2 be-
zeichneten Fällen von einem Arbeitgeber son-
stige Bezüge in einer größeren Zahl von Fällen
gewährt werden oder
wenn in einer größeren Zahl von Fällen Lohn-
steuer vom Arbeitgeber nachzuerheben ist, weil
er den Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht oder
in zu geringer Höhe vorgenommen hat, oder
wenn Bezüge an kurzfristig beschäftigte Arbeit-
nehmer oder an Arbeitnehmer gezahlt werden,
die in geringem Umfang und gegen geringen Ar-
beitslohn tätig sind.

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

$43
Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge

Gewinnanteilen (Dividenden), Zinsen, Ausbeuten
und sonstigen Bezügen aus Aktien, Kuxen, Ge-
nußscheinen, Anteilen an Gesellschaften mit be-

schaftsgenossenschaften und Kolonialgesellschaf-
ten, aus Anteilen an der Reichsbank und an berg-
bautreibenden Vereinigungen, die die Rechte
einer juristischen Person haben. Dazu gehören
nicht Gewinnanteile und sonstige Bezüge im
Sinne des $ 3 b und nicht Zinsen aus Wandel-
anleihen und Gewinnobligationen, soweit sie
unter Ziffer 3 oder Ziffer 5 fallen;
Einkünften aus der Beteiligung an einem Han-
delsgewerbe als stiller Gesellschafter;
Zinsen äus im Geltungsbereich des Grundgeset- -
zes oder in Berlin (West) nach dem 20. Juni 1948
— in Berlin (West) nach dem 24. Juni 1948— und
vor dem 1. April. 1952 ausgegebenen Industrie-
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obligationen und vor dem 1. April 1952 ausge-
gebenen Wandelanleihen und Gewinnobligatio-
nen. Die Vorschrift des $ 3 a Abs. 1 Ziff. 3 letzter
Satz bleibt unberührt;

4. Zinsen aus nach dem 31. März 1952 ausgegebe-
nen festverzinslichen Schuldverschreibungen
und Schatzanweisungender Länder, Gemeinden
und Gemeindeverbände, wenn die Zinsen nicht
nach$ 3 a Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabeb oder Ziff. 4
steuerfrei sind, unter folgenden Vorausset-
zungen:
a) Die Wertpapiere dürfen bis zur Dauer von

einschließlich drei Jahren nicht kündbar und
nicht rückzahlbar sein,

b) nach den Anleihebedingungen darf die Lauf-
zeit der Wertpapiere zu den bei der Ausgabe
vorgesehenen Zinsbedingungen für die Dauer
von weniger als drei Jahren nicht geändert
werden;

5. Zinsen aus anderen im Geltungsbereich des
Grundgesetzes oder in Berlin (West) nach dem
31. März 1952 ausgegebenen festverzinslichen
Wertpapieren (einschließlich der Wandelanlei-
hen und Gewinnobligationen) unter folgenden
Voraussetzungen:
a) Die Wertpapiere müssen spätestens innerhalb

eines Jahres nach der Ausgabe zum Handel
an einer Börse im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes oder in Berlin (West) zugelassen
werden,

b) die Wertpapiere dürfen auf die Dauer von
. mindestens fünf Jahren nicht kündbar und
nicht rückzahlbar.sein,

c) nach den Anleihebedingungen darf die Lauf-
zeit der Wertpapiere zu den bei der Ausgabe
vorgesehenen Zinsbedingungen für die Dauer
von fünf Jahren nicht geändert werden.

Diese Vorschrift bezieht sich nicht auf Zinsen, die
nach $ 3 a steuerfrei sind. Die in Buchstabe a be-
zeichnete Voraussetzung gilt nicht für festver-
zinsliche Wertpapiere, die nach $ 33 des Geset-
zes über die Investitionshilfe der gewerblichen
Wirtschaft zum Börsenhandel nicht zugelassen
sind; .

6. Zinsen aus Anleihen und Forderungen, die in ein
öffentliches Schuldbuch eingetragen oder über die
Teilschuldverschreibungen ausgegeben sind,
wenn der Gläubiger der Kapitalerträge(Gläubi-
ger) im Zeitpunkt der Fälligkeit der Kapital-
erträge
a) Inhaber der Teilschuldverschreibung oder der

Forderung ist und im Inland weder einen
Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat oder

oder der Forderung ist, es sei denn, daß der
Gläubiger im Inland einen Wohnsitz oder sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat und bei

einer Teilschuldverschreibung, die bei einem
inländischen Kreditinstitut verwahrt wird, am
15. Tag vor der Fälligkeit der Kapitalerträge
der Inhaber der Teilschuldverschreibung ge-
wesen ist. '

Bei Stückzinsen ist der Steuerabzug vorzuneh-
men, wenn der Veräußerer der Teilschuldver-
schreibung oder der Forderung im Zeitpunkt der
Auszahlung oder Gutschrift der Stückzinsen im
Inland weder einen Wohnsitz noch Seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. Die Sätze 1 und 2
gelten nicht für Kapitalerträge, dienach den $$ 3
und 3 a steuerfrei sind oder nach den Ziffern 1
bis 5 dem Steuerabzug unterliegen, und nicht für
Zinsen aus Anleihen, die
a) auf Grund der Regelung von Goldmarkver-

bindlichkeiten mit spezifisch ausländischem
Charakter gemäß Anlage VII des Abkommens
über deutscheAuslandsschuldenvom 27. Fe-
bruar 1953 (Bundesgesetzbl. II S. 333, 456)
ausgegeben worden sind oder

b) vor dem 1. Januar 1965 ausgegeben worden
sind und deren Nennwert auf eine ausländi-
scheWährung lautet.

Die Vorschriften des $ 3 a Abs. 2 und 3 gelten für
Anleihen im Sinne der Ziffern 3 bis 5 entsprechend.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff. 4 und 5
gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinne des Absat-
zes 1 Ziff. A und 5, die vor dem 1. Januar 1955aus-
gegeben worden sind.

(3) Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge sind auch
besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den in
Absatz 1 bezeichneten Kapitalerträgen oder an
deren Stelle gewährt werden; das gilt auch für
Stückzinsen im Sinne des Absatzes 1 Ziff. 6 Satz 2.
(4) Kapitalerträge sind als inländische anzusehen,

wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung
oder Sitz im Inland hat. In den Fällen des Absatzes 1
Ziff. 6 Satz 2 sind Stückzinsen als inländische Kapi-
talerträge anzusehen, wenn der Schuldner der An-
leihe oder Forderung und die die Kapitalerträge
auszahlendeStelle ($ 45 Abs. 3 Ziff. 2) Wohnsitz,
GeschäftsleitungoderSitz im Inlandhaben.

(5) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff. 3 bis 5
und des Absatzes 2 gelten nicht für Zinsen aus An-
leihen, die im Saarland ausgegeben worden sind.

8.44
Bemessung und Enirichtung der Kapitalertragsteuer

in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 1 bis 5
(1)Die Kapitalertragsteuer beträgt

1. in den Fällen des $ 43
Abs. 1 Ziff. 1 und 2

2. in den Fällen des $ 43
Abs. 1 Ziff. 3 bis 5

25 vom Hundert,

30 vom Hundert

der Kapitalerträge.



(2) (entfällt)
(3) Der Schuldner hat die Kapitalertragsteuer für

den Gläubiger einzubehalten. Er hat den Steuer-
abzug in dem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die
Kapitalerträge dem Gläubiger zufließen, und die
einbehaltenen Steuerabzüge innerhalb eines Monats
an das Finanzamt abzuführen. Der Steuerabzug ist
auch dann vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge
beim Gläubiger zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständi-
ger Arbeit oder aus Vermietung und. Verpachtung
gehören.
(4) Dem Steuerabzug unterliegen die vollen Kapi-

talerträge ohne Abzug. \
(5) Der Gläubiger ist beim Steuerabzug vom Ka-

pitalertrag (Kapitalertragsteuer) Steuerschuldner.
Der Schuldner der Kapitalerträge haftet aber für die
Einbehaltung und Abführung der Kapitalertrag-
steuer. Der Gläubiger (Steuerschuldner) wird nur in
Anspruch genommen,
1. wenn der Schuldner die Kapitalerträge nicht vor-

schriftsmäßig gekürzt hat oder
2. wenn der Gläubiger weiß, daß der Schuldner die

einbehaltene Kapitalertragsteuer nicht vor-
schriftsmäßig abgeführt hat, und dies dem Fi-
nanzamt nicht unverzüglich mitteilt.
(6) Durch Rechtsverordnung kann angeordnet

werden, daß bei bestimmten Gruppen von Steuer-
pflichtigen vom Steuerabzugvom Kapitalertrag ab-
gesehen werden kann,wenn sichergestellt ist, daß
dem für die Veranlagung jeweils zuständigen Fi-
nanzamt die Kapitalerträge, von denen hiernach der
Steuerabzug nicht vorgenommen worden ist, be-
kannt werden.

$ 45
Bemessung und Entrichtung derKapitalertragsteuer

in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6
(1) In den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 beträgt

die Kapitalertragsteuer 25 vom Hundert der Kapital-
erträge, soweit nicht $ 44 Abs. 1 Ziff. 2 anzuwenden
ist, \
(2) Steuerschuldner der Kapitalertragsteuer ist in

den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff, 6 Satz 1 der Inhaber,
in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 2 der Ver-
äußerer der Teilschuldverschreibung oder der For-
derung.
(3) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle hat

die Kapitalertragsteuer für den Steuerschuldner ein-
zubehalten. Die die Kapitalerträge auszahlende
Stelle ist
1. in den Fällen des $ 43 Abs. 1Ziff. 6 Satz 1

a) das Kreditinstitut mit Geschäftsleitung oder
Sitz im Inland oder die inländischeZweig-
stelle eines ausländischen Kreditinstituts im
Sinne des $ 53 des Gesetzes über das Kredit-
wesen vom 10. Juli 1961 (Bundesgesetzbl. I
S. 881) — inländisches Kreditinstitut —, das
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die Kapitalerträge dem Gläubiger oder einer
Stelle im Ausland auszahlt oder gutschreibt
oder

b) der Schuldner der Kapitalerträge, wenn er
ohne Einschaltung eines inländischen Kredit-
instituts dem Gläubiger oder einer Stelle im
Ausland die Kapitalerträge auszahlt oder gut-
schreibt;

2. in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 2 die
natürliche Person, Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse, die dem Veräußerer
die Stückzinsen auszählt oder gutschreibt.
(4) Der Steuerabzug ist vorzunehmen

1. nach $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 1 Buchstabe a, wenn
a) eine Teilschuldverschreibungoder ein Anteil

an einer Sammelschuldbuchforderung bei
einem inländischen Kreditinstitut für eine na-
türliche Person, die im Inland weder einen
Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufent-
halt. hat, verwahrt oder verwaltet wird oder
als Inhaber einer Einzelschuldbuchforderung
im Öffentlichen Schuldbuch eine natürliche
Person, die im Inland weder einen Wohnsitz
noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, ein-
getragen ist, und wenn die Kapitalerträge
dem Inhaber der. Teilschuldverschreibung
oder der Forderung oder einer Stelle im Aus-
land ausgezahlt oder- gutgeschrieben werden,
oder

b) eine Teiischuldverschreibungoder ein Anteil
an einer Sammelschuldbuchforderung nicht
bei einem inländischen Kreditinstitut ver-
wahrt oder verwaltet wird und der Gläubiger
zwar nachweist, daß er der Inhaber der Teil-
schuldverschreibung oder der Forderung ist,
aber nicht nachweist, daß er einen Wohnsitz
oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt im In-
land hat, oder

c) eine Teilschuldverschreibung, ein Anteil an
einer Sammelschuldbuchforderung oder eine
Einzelschuldbuchforderung als Inhaber zu-
steht
aa) einer Handelsgesellschaft, die im Inland

weder ihre Geschäftsleitung noch ihren
Sitzhat,oder’ -
einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
oder einer sonstigen Personenvereini-
gung, wenn nicht nachgewiesen wird, daß
alle Beteiligten der Gesellschaft oder
Personenvereinigung einen Wohnsitz
oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland haben;

2. nach $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 1 Buchstabe b, wenn
der Gläubiger nicht nachweist, daß er der Inha-
ber der Teilschuldverschreibung oder der Forde-
rung ist, oder daß er im Inland einen Wohnsitz
oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat und bei
einer Teilschuldverschreibung, die bei einem in-
ländischen Kreditinstitut verwahrt wird, am 15.
Tage vor Fälligkeit der Zinsen der Inhaber der
Teilschuldverschreibung gewesen ist;

bb)

r



nach$ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz2, wenn der Ver-
äußerer nicht nachweist, daß er im Inland einen
Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat. Die Vorschrift der Ziffer 1 Buchstabec gilt
entsprechend.
(5) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle hat

(6) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle haf-

4. Veranlagung von Steuerpflichtigen
mit steuerabzugspflichtigenEinkünften

$ 46
Veranlagung bei Bezug von Einkünften

aus nichtselbständiger Arbeit

bei Personen, bei denen die Einkommensteuer
nach $ 32 a Abs. 2 zu ermitteln ist, mehr als
48000Deutsche Mark,
bei den nicht unter Ziffer 1 fallenden Personen
mehr als 24000Deutsche Mark

(2) Bei Einkommen bis zu den in Absatz 1 genann-

wenn die Einkünfte, von denen der Steuerabzug
vom Arbeitslohn nicht vorgenommen worden ist,
insgesamt mehr als 800 Deutsche Mark betragen;

wenn in dem Einkommen Einkünfte aus mehr als
einem Dienstverhältnis enthalten sind, die dem
Steuerabzug vom Arbeitslohn unterlegen haben,
und der zu versteuernde Einkommensbetrag
($32 Abs. 1)

a) bei Personen, bei denen die Einkommensteuer
nach $ 32 a Abs. 2, 3 oder.4 zu ermitteln ist,
16000Deutsche Mark,

b) bei den nichtunterBuchstabea fallenden
Personen 8 000DeutscheMark

übersteigt;
3. wenn in den Einkünften aus nichtselbständiger

Arbeit eines Steuerpflichtigen Versorgungsbe-
züge im Sinne des $ 19Abs. 3 ausmehr als einem
früheren Dienstverhältnis enthalten sind und die
Summe der Versorgungsbezüge des Steuerpflich-
tigen im Veranlagungszeitraum 9600 Deutsche
Mark übersteigt;

4. wenn nach $ 40 Abs. 1 Ziff. 6 bei der Berechnung
der Lohnsteuer ein sich voraussichtlich für den
Veranlagungszeitraum ergebender Verlust aus
Vermietung und Verpachtung vom Arbeitslohn
abgezogen worden ist;

5. wenn der Ehegatte des Arbeitnehmers nach
$ 26 c zu veranlagen ist;

6. wenn die Ehe des Arbeitnehmers im Veranla-
gungszeitraum durch Tod, Scheidung oder Auf-
hebung aufgelöst worden ist und er oder sein
Ehegatte der aufgelösten Ehe im Veranlagungs-
zeitraum wieder geheiratet hat;

7. wenn der Arbeitnehmer oder sein Ehegatte ge-
trennte Veranlagung nach den $$ 26, 26 a bean- .
tragt;

8. wenn dieVeranlagung beantragt wird
a) zur Anwendung der Vorschriften des $ 34,
b) zur Berücksichtigungvon Verlustenaus einer

anderen Einkunftsart als derjenigen aus nicht-
selbständiger Arbeit, falls die Einkünfte, von
denen der Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht
vorgenommen worden ist, zusammen einen
Verlustbetrag ergeben,

c) zur Berücksichtigung von Verlustabzügen
(810d),

d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer auf
die Steuerschuld.

Der Antrag auf Veranlagung in den Fällen der
Ziffern 7 und 8 ist bis zum Ablauf des auf den Ver-
anlagungszeitraum folgenden zweiten. Kalender-
jahrs zu stellen.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Ziff. 2 bis 7 und 8
Buchstaben a, c und d ist ein Betrag in Höhe der
Einkünfte, von denen der Steuerabzug vom Arbeits-
lohn nicht vorgenommen worden ist, vom Einkom-
men abzuziehen, wenn diese Einkünfte insgesamt
nicht mehr als 800DeutscheMark betragen.

(4) Liegen die Voraussetzungen der Absätze 1
und 2 nicht vor, so gilt die Einkommensteuer, die
auf die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ent-
fällt, für den Arbeitnehmer als abgegolten, wenn
seine Haftung erloschen ist ($38 Abs. 4).



(5) Durch Rechtsverordnung kann in den Fällen
des Absatzes 2 Ziff. 1 bis 7, in denen die Einkünfte,
von denen der Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht
vorgenommen worden ist, den Betrag von 800 Deut-
sche Mark übersteigen, die Besteuerung so gemil-

Einkünftestufenweiseübergeleitetwird,

846a
Besondere Behandlung von Einkünften aus Land-:

und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb
oder Kapitalvermögen

im Sinne des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 5
Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Land- und

Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder Kapitalvermö-
gen ist durch den Steuerabzug vom Kapitalertrag
abgegolten, soweit es sich um Kapitalerträge im
Sinne des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 5 handelt und die
Haftung des Steuerpflichtigen erloschen ist. Auf An-
trag des Steuerpflichtigen ist von der Anwendung
des Satzes 1 abzusehen und die Veranlagung der
Einkünfte im Sinne des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 5 zu-
sammen mit den übrigen Einkünften vorzunehmen.
Dem Antrag ist zu entsprechen, auch wenn in Fällen
des $ 46 Abs. 2 Ziff. 1 die Grenze von 800 Deutsche
Mark nicht erreicht ist. Der Antrag ist bis zum Ab-
lauf des auf den Veranlagungszeitraum folgenden
zweiten Kalenderjahrs zu stellen. $ 46 Abs. 3 gilt
bei einem Arbeitnehmer entsprechend.

. 5. Abschlußzahlung
$ 47

(1) Auf die Einkommensteuerschuld werden ange-
rechnet
1. die für den Veranlagungszeitraum entrichteten

Vorauszahlungen,
2. die durch Steuerabzug einbehaltenen Beträge, so-

weit sie auf die im Veranlagungszeitraum bezo-
genen Einkünfte entfallen.
(2) Ist die Einkommensteuerschuld größer als die

Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so ist der Unterschiedsbetrag, soweit er den
im Veranlagungszeitraum und nach $ 35 Abs. 2
Satz 3 und 4 nach Ablauf des Veranlagungszeit-
raums fällig gewordenen, aber nicht entrichteten
Vorauszahlungen entspricht, sofort, im übrigen
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des
Steuerbescheidszu entrichten(Abschlußzahlung).
(3) Ist die Einkommensteuerschuld kleiner als die

Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so wird der Unterschiedsbetrag nach Bekannt-
gabe des Steuerbescheidsdem Steuerpflichtigen
nach seiner Wahl entweder auf seine Steuerschuld
gutgeschrieben oder zurückgezahlt.

VI. Besteuerung nachdemVerbrauch
8 48

(1)Der Steuerpflichtigekann nachdemVerbrauch
besteuert werden, wenn der Verbrauch im Kalender-
jahr 10000 Deutsche Mark überstiegen hat und um
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mindestens die Hälfte höher ist.als das Einkommen.
Der Betrag von 10000 Deutsche Mark erhöht sich
um je 2000 Deutsche Mark für jedes Kind, für das
dem Steuerpflichtigen ein Kinderfreibetrag nach
$ 32 Abs. 2 zusteht oder gewährt wird.
(2) Zum Verbrauch gehören alle Aufwendungen

des Steuerpflichtigen für seinen Haushalt und für
seine Lebensführung und die Lebensführung seiner
Angehörigen.
- (3) Zum Verbrauch gehören nicht
1. die Sonderausgaben ($ 10Abs. 1);
2. die Steuern vom Einkommen und sonstige Per-

sonensteuern;

3. Ausgaben für Aussteuern oder Ausstattungen,
soweit sie. das den Verhältnissen des Steuer-
pflichtigen entsprechende Maß nicht überstiegen
haben;

4. Ausgaben für politische, künstlerische, mildtä-
tige, Kirchliche, religiöse, wissenschaftliche und
gemeinnützige Zwecke;

5. Ausgaben, die durch Krankheiten, ' Todesfälle
oder Unglücksfälle oder durch körperliche oder
geistige Gebrechen verursacht sind;

6. Aufwendungen, die durch Geburt eines Kindes
entstanden sind;

7. außerordentliche Aufwendungen, die durch den
Unterhalt oder die Erziehung eines Kindes oder
den Unterhalt eines bedürftigen Angehörigen
entstanden sind;

8. Aufwendungen aus sozialen Beweggründen für
Arbeitnehmer oder frühere Arbeitnehmer oder
für ihre Angehörigen;

9. der Teil desVerbrauchs,dender Steuerpflichtige
bestrittenhat
a) aus Einkommen, das er in den letzten drei

Jahren versteuert, aber nicht verbraucht hat,
b) aus Einnahmen, die nach den $$ 3 bis 3 b

steuerfrei sind, oder aus Bezügen, die dem
Steuerpflichtigen nach $ 22 Ziff. 1 Satz 2 nicht
zuzurechnen sind.

(4) Die Einkommensteuer nach dem Verbrauch
beträgt nur die Hälfte der Steuer, die sich aus der
Einkommensteuertabelle ergibt. Wenn der sich da-
nach ergebende Steuerbetrag geringer ist als der
Steuerbetrag, der sich bei Zugrundelegung des Ein-
kommens ergeben würde, so ist der Besteuerung
nicht der Verbrauch, sondern das Einkommen zu-
grunde zu legen.

VII Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger

$49
Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte

(1) Inländische Einkünfte im Sinne der beschränk-
ten Einkommensteuerpflicht ($ 1Abs..2) sind
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1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen Land-
und Forstwirtschaft ($$ 13, 14);

2.: Einkünfte aus Gewerbebetrieb ($$15, 16)
a) für den im Inland eine Betriebstätte unter-

halten wird oder ein ständiger Vertreter be-
stellt ist,

b) die durch den Betrieb eigener oder gecharter-
ter Seeschiffe oder Luftfahrzeuge aus Beförde-
rungen zwischen inländischen und von inlän-
dischen zu ausländischen Häfen erzielt wer-
den, einschließlich der Einkünfte aus anderen
mit solchen Beförderungen zusammenhängen-
den, sich auf das Inland erstreckendenBe-
förderungsleistungen, oder

c) die aus der Veräußerung eines Anteils an
einer Kapitalgesellschaft erzielt werden
($ 17), die ihre Geschäftsleitung oder ihren
Sitz im Inland hat;

3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit ($ 18), die im
Inland ausgeübt oder verwertet wird oder wor-
den ist;

4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ($ 19),
die im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder
worden ist, und Einkünfte, die aus inländischen
öffentlichen Kassen einschließlich der Kassen der
Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bun-
desbank mit Rücksicht auf ein gegenwärliges
oder früheres Dienstverhältnis gewährt werden;

5. Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des
$ 20 Abs. 1 Ziff. 1 und 2, wenn der Schuldner
Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland
hat, und Einkünfte im Sinne des $ 20 Abs. 1
Ziff. 3 und 4, wenn
a) das Kapitalvermögen durch inländischen

Grundbesitz, durch inländische Rechte, die den
Vorschriften des bürgerlichen Rechts über
Grundstücke unterliegen, oder durch Schiffe,
die in ein inländisches Schiffsregister einge-
tragen sind, unmittelbar oder mittelbar ge-
sichert ist, -

b) das Kapitalvermögen in Anleihen und Forde-
rungen besteht, die in ein öffentliches Schuld-
buch eingetragen oder über die Teilschuld-
verschreibungen ausgegeben sind, und der
Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder
Sitz im Inland hat. Das gilt nicht
aa) für Kapitalerträgeaus Anleihen, bei de-

nen der Steuerabzug vom Kapitalertrag
nach $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 letzter Satz nicht
vorzunehmen ist,

bb) für Kapitalerträge aus festverzinslichen
Wertpapieren im Sinne des $ 43 Abs. 1
Ziff, 3 bis 5 (ausgenommen Wandelanlei-
hen und Gewinnobligationen) und

cc) für Kapitalerträge, die Personen im Sinne
des $ 1 Abs. 3 zufließen.

Die Vorschrift des $ 20 Abs. 2 gilt entsprechend;

6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
($ 21), wenn das unbewegliche Vermögen, die
Sachinbegriffe oder Rechte im Inland belegen
oder in ein inländisches öffentliches Buch oder
Register eingetragen sind oder in einer inländi-
schenBetriebstätte verwertet werden;

7. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Ziff. 1, so-
weit sie dem Steuerabzug unterworfen werden;

8. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Ziff. 2, so-
weit es sich um Spekulationsgeschäfte mit inlän-
dischen Grundstücken oder mit inländischen
Rechten handelt, die den Vorschriften des bürger-
lichen Rechts über Grundstücke unterliegen;

9. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Ziff. 3,
auch wenn sie bei Anwendung dieser Vorschrift
einer anderen Einkunftsart zuzurechnen wären,
soweit es sich um Einkünfte aus der Nutzung
beweglicher Sachen im Inland oder aus der Über-
lassung der Nutzung oder des Rechts auf Nut-
zung von gewerblichen, technischen, wissen-
schaftlichen und ähnlichen Erfahrungen, Kennt-
nissen und Fertigkeiten, z. B. Plänen, Mustern
und Verfahren, handelt, die im Inland genutzt
werden oder worden sind; dies gilt nicht, soweit
es sich um steuerpflichtige Einkünfte im Sinne
der Ziffern 1bis 8 handelt. .
(2) Im Ausland gegebene Besteuerungsmerkmale

bleiben außer Betracht, soweit bei ihrer Berücksich-
tigung inländische Einkünfte im Sinne des Absat-
zes 1 nicht angenommen werden könnten.

(3) Bei Schiffahrt- und Luftfahrtunternehmen sind
die Einkünfte im Sinne des Absatzes 1 Ziff. 2 Buch-
stabeb mit 5 vom Hundert der für diese Beförde-
rungsleistungen vereinbarten Entgelte anzusetzen.
Das gilt auch, wenn solche Einkünfte durch eine in-
ländische Betriebstätte oder einen inländischen
ständigen Vertreter erzielt werden (Absatz 1 Ziff. 2
Buchstabe a).

(4) Abweichend von Absatz 1 Ziff. 2 sind Einkünfte
steuerfrei, die ein beschränkt Steuerpflichtiger mit
Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in einem
ausländischen Staat durch den Betrieb eigener oder
gecharterter Schiffe oder Luftfahrzeuge aus einem
Unternehmen bezieht, dessen Geschäftsleitung sich
in dem ausländischen Staat befindet. Voraussetzung
für die Steuerbefreiung ist, daß dieser ausländische
Staat Steuerpflichtigen mit Wohnsitz oder gewöhn-
lichem Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Geset-
zes eine entsprechende Steuerbefreiung für derartige
Einkünfte gewährtund daß der Bundesministerfür
Verkehr die Steuerbefreiung nach Satz 1 für ver-
kehrspolitischunbedenklicherklärthat.
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Sondervorschriften für beschränkt Steuerpflichtige
(1) BeschränktSteuerpflichtigedürfenBetriebs-

ausgaben ($ 4 Abs. 4 bis 7) oder Werbungskosten
($9) nur insoweit abziehen,als sie mit inländischen
Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang ste-
hen. Die Vorschrift des $ 10 ist nur hinsichtlich der



als Sonderausgaben abzugsfähigen Teile der Ver-
mögensabgabe anzuwenden, Die Vorschrift des
$ 10 d ist nur anzuwenden, wenn die in dieser Vor-
schrift bezeichneten Verluste in wirtschaftlichem
Zusammenhang mit inländischen Einkünften stehen

‘ und der Gewinn auf Grund im Inland ordnungs-
mäßig geführter Bücher nach $ 4 Abs. 1 oder nach
$ 5 ermittelt wird. Die Vorschriften des $ 34 sind
nur insoweit anzuwenden, als sie sich auf Gewinne
aus der Veräußerung eines land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebs ($ 14), eines Gewerbebetriebs
($ 16),einer wesentlichenBeteiligung ($ 17) oder
auf Veräußerungsgewinne im Sinne des $ 18 Abs. 3
beziehen. Die übrigen Vorschriften der $$ 10 und
34 und die Vorschriften der $$ 9 a, 10 c, 16 Abs. 4
Satz 3, $$ 32, 32a Abs. 3, $$ 33 und 33 a sind nicht
anzuwenden.
(2) Bei Einkünften, die dem Steuerabzug unter-

liegen, und bei Einkünften im Sinne des $ 20 Abs. 1
Ziff. 3 und 4 ist für beschränkt Steuerpflichtige ein
Ausgleich ($ 2 Abs. 2) mit Verlusten aus anderen
Einkunftsarten nicht zulässig.

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich bei be-
schränkt Steuerpflichtigen, die veranlagt werden,
nach $ 32 a Abs. 1; dabei ist ein Sonderfreibetrag
von 840 Deutsche Mark vom Einkommen .abzuzie-
hen. Die Einkommensteuer beträgt mindestens
25vom Hundert des Einkommens.
(4) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem

Steuerabzug vom Arbeitslohn oder vom Kapital-
ertrag oder dem Steuerabzug auf Grund des $ 50 a
unterliegen, gilt bei beschränkt Steuerpflichtigen
durch den Steuerabzug als abgegolten, wenn die
Einkünfte nicht Betriebseinnahmen eines inländi-
schen Betriebs sind. Die Höhe der Lohnsteuer wird
durch Rechtsverordnung bestimmt.

(5)Das Finanzamtkann die Einkommensteuerbei
beschränkt Steuerpflichtigen ganz oder zum Teil er-
lassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn
es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig
ist oder eine gesonderte Berechnung der Einkünfte
besonders schwierig ist.

(6) Die Absätze 1 bis 5 mit Ausnahme des Ab-
satzes 3 Satz 2 gelten auch im Fall des $ 1 Abs. 3.

$50a
Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen

(1) Bei beschränkt steuerpflichtigen Mitgliedern
des Aufsichtsrats (Verwaltungsrats} von inländi-
schen Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaf-
ten auf Aktien, Berggewerkschaften, Gesellschaften
mit beschränkter Haftung und sonstigen Kapital-
gesellschaften, Genossenschaften und Personenver-
‚einigungen des privaten und des öffentlichen Rechts,
bei. denen die Gesellschafter nicht als Unternehmer
(Mitunternehmer) anzusehen sind, unterliegen die
Vergütungen jeder Art, die ihnen von den genann-
ten Unternehmungen für die Überwachung der Ge-
schäftsführunggewährt werden (Aufsichtsratsver-
gütungen), dem Steuerabzug (Aufsichtsratsteuer).
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(2) Die Aufsichtsratsteuer beträgt 30 vom Hundert
der Aufsichtsratsvergütungen.
(3) Dem Steuerabzug unterliegt der volle Betrag

der Aufsichtsratsvergütung ohne jeden Abzug. Wer-
den Reisekosten (Tagegelder und ‚Fahrtauslagen)
besonders gewährt, so gehören sie zu den Aufsichts-
ratsvergütungen nur insoweit, als sie die tatsäch-
lichen Auslagen übersteigen.
(4) Die Einkommensteuer wird bei beschränkt

Steuerpflichtigen im Wege des Steuerabzugs er-
hoben
a) bei Einkünften aus der Ausübung oder Verwer-

tung einer Tätigkeit als Künstler, Berufssportler,
Schriftsteller, Journalist oder Bildberichterstatter
einschließlich solcher Tätigkeiten für den Rund-
funk oder Fernsehfunk ($ 49 Abs. 1 Ziff. 2 bis4),

b) bei Einkünften, die aus Vergütungen für die
Nutzung beweglicher Sachen oder für die Über- .
lassung der Nutzung oder des Rechts auf Nut-
zung von Rechten, insbesondere von Urheber-
rechten und gewerblichen Schutzrechten, von ge-
werblichen, technischen, wissenschaftlichen und
ähnlichen Erfahrungen, Kenntnissen und Fertig-
keiten, z. B. Plänen, Mustern und Verfahren,
herrühren ($49Abs. 1 Ziff. 2, 3, 6 und 9).

Der Steuerabzug beträgt 25 vom Hundert der Ein-
nahmen. Soweit die Tätigkeit im Sinne des Buc-
stabens a im Inland ausgeübt wird oder worden ist,
beträgt der Steuerabzug 15 vom Hundert der Ein-
nahmen.
(5) Der Schuldner der Aufsichtsratsvergütung

(Absatz 1) oder der Vergütungen (Absatz 4) hat den
Steuerabzug für Rechnung des beschränkt steuer-

Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die Aufsichtsrats-
vergütung oder die Vergütungen dem Gläubiger zu-
fließen. Er hat die innerhalb eines Kalenderviertel-
jahrs einbehaltene Steuer jeweils bis zum 10. des
demKalendervierteljahrfolgendenMonats an das
für ihn zuständige Finanzamt abzuführen. Der be-
schränkt Steuerpflichtige ist beim Steuerabzug von
Aufsichtsratsvergütungen oder von Vergütungen
Steuerschuldner. Der Schuldner der Aufsichtsrats-
vergütungen oder der Vergütungen haftet aber für
die Einbehaltungund Abführung der Steuer. Der
Steuerschuldner wird nur in Anspruch genommen,
1. wenn der Schuldner der. Aufsichtsratsvergütung

oder der Vergütungen diese nicht vorschrifts-
mäßig gekürzt hat oder

2 wenn der beschränkt steuerpflichtige Gläubiger
weiß, daß der Schuldner die einbehaltene Steuer
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat, und dies
dem Finanzamt nicht unverzüglich mitteilt.

(6) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt wer-
den, daß bei Vergütungen für die Nutzung oder das
Recht auf Nutzung von Urheberrechten (Absatz 4
Buchstabe b), wenn die Vergütungen nicht unmittel-
bar an den Gläubiger, sondern an einen Beauftrag-
ten ‚geleistet werden, an Stelle des Schuldners der
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Vergütung der Beauftragte die Steuer einzubehalten
und abzuführenhat und für die Einbehaltungund
Abführung haftet.
(7) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer von

beschränkt steuerpflichtigen Einkünften, soweit
diesenichtbereitsdemSteuerabzugunterliegen,im
Wege des Steuerabzugs erheben, wenn dies zur
Sicherstellung des Steueranspruchs zweckmäßig ist.
Das Finanzamt bestimmt hierbei die Höhe des
Steuerabzugs.

VII. Ermächtigungs- und Schlußvorschriften
$51

Ermächtigung
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Bundesrates
1. zur Durchführung dieses Gesetzes Rechtsverord-

nungen zu erlassen, soweit dies zaırWahrung der
Gleichmäßigkeitbei der Besteuerung,zur Besei-
tigung von Unbilligkeiten in Härtefällen oder
zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens
erforderlich ist, und zwar:
a) über die Abgrenzung der Steuerpflicht,
b) über die Ermittlung der Einkünfte und die

Feststellung des Einkommens einschließlich
der abzugsfähigen Beträge,

.c) über die Veranlagung, die Anwendung der
Tarifvorschriften und die Regelung der
Steuerentrichtung einschließlich der Steuer-
abzüge,

d) über die Besteuerung der beschränkt Steuer-
pflichtigen einschließlich eines Steuerabzugs;

2. VorschriftendurchRechtsverordnungzu erlassen
a) über die sich aus der Aufhebung oder Ände-

rung von Vorschriften dieses Gesetzes erge-
benden Rechtsfolgen, soweit dies zur Wah-
rung der Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung
oder zur Beseitigung von Unbilligkeiten in
Härtefällen erforderlich ist;

b) nach denen für jeweils zu bestimmende Wirt-
schaftsgüter des Umlaufvermögens eine den
steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage für
Preissteigerungen in Höhe eines Vomhundert-
satzes des sich nach $ 6 Abs. 1 Ziff. 2 Satz 1
ergebenden Werts dieser Wirtschaftsgüter zu-
gelassen werden kann, wenn ihre Börsen-
oder Marktpreise (Wiederbeschaffungspreise)
am Bilanzstichtag gegenüber den Börsen- oder

Marktpreisen (Wiederbeschaffungspreisen)
am vorangegangenen Bilanzstichtag wesent-
lich gestiegen sind. Der Vomhundertsatz ist
nach dem Umfang dieser Preissteigerung zu
bestimmen; dabei ist ein angemessener Teil
der Preissteigerung unberücksichtigt zu las-
sen. Die Rücklage für Preissteigerungen ist
spätestens bis zum Ende des auf die Bildung
folgenden sechsten Wirtschaftsjahrs gewinn-
erhöhendaufzulösen.Bei wesentlichenPreis-
senkungen,die auf die Preissteigerungenim

d)

g)

h)

k)

Sinne des Satzes 1 folgen, kann die volle oder
teilweise Auflösung der Rücklage zu einem
früheren Zeitpunkt bestimmt werden;
über eine Beschränkung des Abzugs von Aus-
gaben zur Förderung. steuerbegünstigter
Zwecke im Sinne des $ 10 b auf Zuwendun-
gen an bestimmte Körperschaften, Personen-
vereinigungen oder Vermögensmassen sowie
über eine Anerkennung gemeinnütziger
Zwecke als besonders förderungswürdig;
über eine Ermäßigung der Einkommensteuer
bis auf’ die Hälfte bei Einkünften, die freie
Erfinder aus volkswirtschaftlich wertvollen
Versuchen oder Erfindungen haben, und über
den Abzug der durch die Erfindertätigkeit
verursachten Aufwendungen und Verluste
sowie über das zeitliche Ausmaß dieser Be-
günstigungen;
über eine Ermäßigung der Lohnsteuer bis auf
die Hälfte für Vergütungen, die Arbeitgeber
ihren Arbeitnehmern für schutzfähige und aus
der Arbeit des Arbeitnehmers im Betrieb ent-
standene Erfindungen zahlen, sowie über die
Abgeltung der Einkommensteuer im Fall der
Veranlagung;
über die volle oder teilweise Steuerfreiheit
von Prämien für Verbesserungsvorschläge,
die Arbeitgeber an ihre Arbeitnehmer zahlen,
soweit sich die Prämie in mäßigem Rahmen
hält und Mißbräuche ausgeschlossen sind;
über die Festsetzung abweichender Voraus-
zahlungstermine;
nach denen Steuerpflichtige, die eine im be-
sonderen Maße der minderbemittelten Bevöl-
kerung dienende private Krankenanstalt be-
treiben, der Abnutzung unterliegende Wirt-
schaftsgüter, die zum Anlagevermögen dieser
Anstalten gehören, in Höhe eines Vomhun-
dertsatzes der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten abschreiben können;
über die Abschreibungsfreiheit zur Förderung
des Baues von Landarbeiterwohnungen und
über eine Steuerermäßigung beim Bau von
Heuerlings- und Werkwohnungen für länd-
liche Arbeiter;
über eine Abschreibungsfreiheit oder Steuer-
ermäßigungen für bestimmte Wirtschafts-
gebäude,für Um- und Ausbauten an Wirt-
schaftsgebäuden, für Hofbefestigungen und
Wirtschaftswege, für bestimmte bewegliche
Güter des Anlagevermögens einschließlich
Betriebsvorrichtungen bei buchführenden und
nichtbuchführenden Land- und Forstwirten.
Dabei ist für diese Wirtschaftsgebäude sowie
für Um- und Ausbauten von einer höchstens
30jährigen Nutzungsdauer auszugehen. Die
Abschieibungsfreiheit oder Steuerermäßigung
kann auch bei Zuschüssenzur Finanzierung
der AnschaffungoderHerstellung von Wirt-
schaftsgütern im Sinne des Satzes 1 zugelas-



sen werden, wenn mit den Zuschüssen ein
Recht auf Mitbenutzng dieser Wirtschafts-
güter erworben wird. Die Abschreibungs-
freiheit oder Steuerermäßigung auf Grund der
vorstehenden Fassung dieser Ermächtigung
kann erstmals für Wirtschaftsjahre zugelas-
sen werden, die im Veranlagungszeitraum
1964beginnen;
über Sonderabschreibungen bei Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens, die unmittelbar
und ausschließlich dazu dienen, Schädigungen
durch Abwässer zu verhindern, zu beseitigen
oder zu verringern, und die in der Zeit vom
1. Januar 1955bis zum 31. Dezember 1974von
Steuerpflichtigen, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung nah $ 4
Abs. 1 oder $ 5 ermitteln, angeschafft oder
hergestellt werden. Voraussetzung ist, daß
die Anschaffung oder Herstellung der Wirt-
schaftsgüter im öffentlichen Interesse erfor-
derlich ist. Die Sonderabschreibungen können
im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Her-
stellung und in den vier folgenden Wirt-
schaftsjahren neben den Absetzungen für
Abnutzung nach $ 7 in Anspruch genommen

bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Sie können bereits für Anzahlungen auf An-
schaffungskosten und für Teilherstellungs-
kosten zugelassen werden. Die Sonderab-.
schreibungen können auch bei Zuschüssen
zur Finanzierung der Anschaffung oder Her-
stellung von Wirtschaftsgütern im Sinne des
Satzes 1 zugelassen werden, wenn mit den
Zuschüssen ein Recht auf Mitbenutzung die-
serWirtschaftsgütererworbenwird. BeiWirt-
schaftsgütern, für die von den Sonderab-
schreibungen Gebrauch gemacht wird, sind
die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 in
gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen. Die
Sonderabschreibungen sind nicht zuzulassen
für Wirtschaftsgüter, die im Rahmen der Neu-
errichtung von Betrieben oder Betriebstätten
angeschafftoder hergestellt werden;

schaftsgüter des Umlaufvermögens ausländi-
scher Herkunft, welche die nachstehend be-
zeichneten Voraussetzungen erfüllen und nach
dem Erwerb weder bearbeitet noch verarbei-
tet worden sind, statt mit dem sich nach $6
Abs. 1 Ziff. 2 ergebenden Wert mit dem fol-
genden Wert angesetzt werden können:
aa) Wirtschaftsgüter, deren Preis auf dem

Weltmarkt wesentlichen Schwankungen
unterliegt, mit einem Wert, der bis zu

n)

20 vom Hundert unter den Anschaffungs-
kosten oder dem niedrigeren Börsen-
oder Marktpreis (Wiederbeschaffungs-
preis) des Bilanzstichtags liegt,

bb) Wirtschaftsgüter, die’wegen ihrer beson-
deren volkswirtschaftlichen Bedeutung
zur Deckung des Bedarfs der deutschen
Wirtschaft erforderlich sind (Waren des
volkswirtschaftlich vordringlichen Be-
darfs), mit einem Wert, der bei einem
Mehrbestand an diesen Waren bis zu
30 vom Hundert und bei dem übrigen Be-
standbis zu 20 vom Hundert unter den
Anschaffungskosten oder dem niedrige-
ren Börsen- oder Marktpreis (Wiederbe-
schaffungspreis) des Bilanzstichtags liegt;
statt des Abschlags auf einen Mehrbe-
stand kann bei den einzelnen Waren des
volkswirtschaftlich vordringlichen Be-
darfs ein Abschlag bis zu 30vom Hundert
von den Anschaffungskosten oder dem
niedrigeren Börsen- oder Marktpreis
(Wiederbeschaffungspreis) des Bilanz-
stichtags zugelassen werden, soweit diese
Waren im Geltungsbereich dieses Geset-
zes neben den handelsüblichen Vorräten
eingelagert werden und nur unter beson-
ders zu bestimmenden Bedingungen dem
Lager (Sonderlager) entnommen werden
können.
Ein Mehrbestand ist anzunehmen, soweit
der mengenmäßige- Bestand der Waren
am Schluß des Wirtschaftsjahrs im ein-
zelnen und insgesamt den Bestand an
einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt,
der nach dem 31. Dezember 1954 liegt,
übersteigt. Hierbei sind nur Waren zu
berücksichtigen, die sich im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes befinden.

Der Wertansatz nach Doppelbuchstabe bb
kann nur in Wirtschaftsjahren zugelassen
werden, die vor dem 1. Januar 1974enden.
Erfüllen Wirtschaftsgüter die Voraussetzun-
gen zu Doppelbuchstabe aa und zu Doppel-
buchstabe bb, so kann der Wertansatz nach
Wahl des Steuerpflichtigen entweder nach
Doppelbuchstabe aa oder nach Doppelbuch-
stabe bb zugelassen werden. Für Wirtschafts-
güter, für die das Land Berlin vertraglich das
mit der Einlagerung verbundene Preisrisiko
übernommen hat, ist ein Wertansatz nach
Doppelbuchstabeaa oder nach Doppelbuc-
stabe bb nicht zulässig;
überSonderabschreibungen
aa) im Tiefbaubetrieb des Steinkohlen-, Pech-

kohlen-, Braunkohlen- und Erzbergbaues
bei Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens unter Tage und bei bestimmten mit
dem Grubenbetrieb unter Tage in unmit-
telbarem Zusammenhang stehenden, der
Förderung, Seilfahrt, Wasserhaltung und
Wetterführung sowie der Aufbereitung
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des Minerals dienenden Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens über Tage,
soweitdieWirtschaftsgüter
für die Errichtung von neuen Förder-
schachtanlagen, auch in Form von An-
schlußschachtanlagen,
für die Errichtung neuer Schächtesowie
die Erweiterung des Grubengebäudes
und den durch Wasserzuflüsse aus
stilliegenden Anlagen bedingten Aus-
bau der Wasserhaltung bestehender
Schachtanlagen,
für Rationalisierungsmaßnahmen in der
Hauptschacht-, Blindschacht-, Strecken-
und Abbauförderung, im Streckenvor-
trieb, in der Gewinnung, Versatzwirt-
schaft, Seilfahrt, Wetterführung und
Wasserhaltung sowie in der Aufberei-
tung,

für die Zusammenfassung von mehre-
ren Förderschachtanlagen zu einer ein-
heitlichen Förderschachtanlage
und

für den Wiederaufschluß stilliegender
Grubenfelder und Feldesteile,

bb) im Tagebaubetrieb des Braunkohlen- und
Erzbergbaues \
bei bestimmten Wirtschaftsgütern des
beweglichen Anlagevermögens (Gruben-
aufschluß, Entwässerungsanlagen, Groß-
geräte sowie Einrichtungen desGruben-
rettungswesens und der Ersten Hilfe und
im Erzbergbau auch Aufbereitungsanla-
gen), die

für die Erschließung neuer Tagebaue,
auch in Form von Anschlußtagebauen,
für Rationalisierungsmaßnahmen bei
laufenden Tagebauen,
beim Übergang zum Tieftagebau für die
Freilegung und Gewinnung der Lager-
stätte
und
für die Wiederinbeiriebnahme stillge-
legter Tagebaue

von Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach
$ 5 ermitteln, angeschafft oder hergestellt
werden. Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme der Sonderabschreibungen ist, daß
die Förderungswürdigkeit der bezeichneten
Vorhaben von der obersten Landesbehörde
für Wirtschaft im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Wirtschaft bescheinigt
worden ist. Die Sonderabschreibungen kön-
nen im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder
Herstellung und in den vier folgenden Wirt-
schaftsjahren neben den Absetzungen fürAb-
nutzung nach $ 7 in Anspruch genommen
werden, und zwar

v

bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens |

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens
bis zu insgesamt 30vom Hundert

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Sie können bereits für Anzahlungen auf An-
schaffungskosten und für Teilherstellungs-
kosten zugelasen werden. Bei Wirtschafts-
gütern, für die von den Sonderabschreibun-
gen Gebrauch gemacht wird, sind die Abset-
zungen für Abnutzung nach $ 7 in gleichen
Jahresbeträgen vorzunehmen.
Bei den begünstigten Vorhaben im Tagebau-
betrieb des Braunkohlen- und Erzbergbaues
kann außerdem zugelassen werden, daß die
aufgewendeten Kosten für den Vorabraum
bis zu 50 vom Hundert als sofort abzugs-
fähige Betriebsausgaben behandelt werden;
über Sonderabschreibungen bei beweglichen
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die
unmittelbar und ausschließlich dazu dienen,
die Verunreinigung der Luft zu verhindern,
zu beseitigen oder zu verringern, und die in
der Zeit vom 1. Januar 1957bis zum 31. De-
zember 1974 von Steuerpflichtigen, die den
Gewinn auf Gründ ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung nach $ 4 Abs. 1 oder $ 5 ermitteln, an-
geschafft oder hergestellt werden; die Sonder-
abschreibungen können auch zugelassen wer-
den, wenn auf Grund behördlicher Anordnung
ausschließlichausGründender Luftreinhal-
tung bei Feuerungs- oder Dampfkesselanla-
gen sowie bei Anlagen, bei denen durch che-

stehen, Umstellungen oder Veränderungen
vorgenommen oder Schornsteine errichtet
oder aufgestockt oder Anschlüsse an eine
Fernwärmeversorgungsanlage vorgenommen
werden. Die Sonderabschreibungen können
imWirtschaftsjahrder AnschaffungoderHer-
stellung und in den vier folgenden Wirt-
schaftsjahren neben den Absetzungen für Ab-
nutzung nach $ 7 bis zu insgesamt 50 vom
Hundert der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten in Anspruch genommen werden. Sie
können bereits für Anzahlungen auf An-
schaffungskosten und für Teilherstellungsko-
sten zugelassen .werden. Bei Wirtschaftsgü-
tern, für die von den Sonderabschreibungen
Gebrauch gemacht wird, sind die Absetzun-
gen für Abnutzung nach $ 7 in gleichen Jah-
resbeträgen vorzunehmen. Voraussetzung für
die Inanspruchnahme der Sonderabschreibun-
gen ist, daß die Anschaffung oder Herstellung
der Wirtschaftsgüter im öffentlichen Interesse
erforderlich ist. Die -Sonderabschreibungen
sind nicht zuzulassen für Wirtschaftsgüter, die.
im Rahmen der Neuerrichtung von Betrieben
oder Betriebstätten angeschafft oder herge-
stellt werden;
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nutzung oder Substanzverringerung bei nicht
zu einem Betriebsvermögen gehörenden Wirt-
schaftsgütern, die vor dem 21. Juni 1948 an-
geschafft oder hergestellt oder die unentgelt-
lich erworben sind. Hierbei kann bestimmt
werden, daß die Absetzungen für Abnutzung
oder Substanzverringerung nicht nach den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, son-
dern nach Hilfswerten (am 21. Juni 1948maß-
gebender Einheitswert, Anschaffungs- oder
Herstellungskosten des Rechtsvorgängers ab-
züglich der von ihm vorgenommenen Abset-
zungen, fiktive Anschaffungskosten an einem
noch zu bestimmenden Stichtag) zu bemessen
sind. Zur Vermeidung von Härten kann zu-
gelassen werden, daß an Stelle der Absetzun-
gen für Abnutzung, die nach dem am 21. Juni
1948maßgebenden Einheitswert zu bemessen
sind, der Betrag abgezogen wird, der für das
Wirtschaftsgut in dem Veranlagungszeitraum
1947 als Absetzung für Abnutzung geltend
gemacht werden konnte, Für das Land Berlin
tritt in den Sätzen 1 bis 3 an die Stelle des
21. Juni 1948 jeweils der 1. April 1949;
über erhöhte Absetzungen bei Aufwendungen
für den Einbau von Anlagen und Einrichtun-
gen im Sinne des $ 40 Abs. 1 Buchstaben a
bis d sowie f und g des Zweiten Wohnungs-
baugesetzes in der Fassung vom 1. August
1961 (Bundesgesetzbl. I S. 1121), geändert
durch das Gesetz über Wohnbeihilfen vom
29. Juli 1963 (Bundesgesetzbl. I S. 508), -
im Saarland im Sinne des $ 21 Abs. 1 Buch-
staben a bis d sowie f und g des Gesetzes
Nr. 696, Wohnungsbaugesetz für das Saar-.
land, in der Fassung vom 26. September 1961
(Amtsblatt des Saarlandes S. 591), geändert
durch. das Gesetz über Wohnbeihilfen vom
29. Juli 1963(Bundesgesetzbl. I S. 508),— von
Fahrstuhlanlagen bei Gebäuden mit mehr als
vier Geschossen und von Heizungs- und
Warmwasseranlagen sowie für den Umbau
von Fenstern und Türen und für den Anschluß
an die Kanalisation oder die Wasserversor-
gung. Voraussetzung für die Gewährung der
erhöhten Absetzungen ist, daß die Gebäude

überwiegend Wohnzwecen dienen und vor
dem 1. Januar 1957 fertiggestellt worden
sind. Die Voraussetzung, daß die Gebäude
vor dem1. Januar 1957 fertiggestellt worden
sind, entfällt bei Aufwendungen für den An-
schluß an die Kanalisation oder die Wasser-
versorgung, wenn der Anschluß nicht schon
im Zusammenhangmit der Errichtung des
Gebäudes möglich war. Die erhöhten Abset-
zungen dürfen jährlich 10 vom Hundert der
Aufwendungen nicht übersteigen;
nach denen Steuerpflichtige größere Aufwen-
dungen
aa) für die Erhaltung von nicht zu einem Be-

triebsvermögen gehörenden Gebäuden,

s)

die überwiegend Wohnzwecken dienen,
abweichend von $ 11Abs. 2,

bb) zur Erhaltung eines Gebäudes, die für
Maßnahmen im Sinne der $$ 21 und 43
Abs. 3 Satz 2 des Städtebauförderungs-
gesetzesvom27.Juli 1971(Bundesgesetz-
blatt IS. 1125)aufgewendet worden sind,

auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig verteilen
können;
nach denen bei Anschaffung oder Herstellung
von’abnutzbaren beweglichen und bei Her-
stellung von abnutzbaren unbeweglichen
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens auf
Antrag ein Abzug von der Einkommensteuer
für den Veranlagungszeitraum der Anschaf-
fung oder Herstellung bis zur Höhe von 7,5
vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten dieser Wirtschaftsgüter vorge-
nommen werden kann, wenn eine Störung des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts einge-
treten ist oder sich abzeichnet, die eine nach-
haltige Verringerung der Umsätze oder der
Beschäftigung zur Folge hatte oder erwarten
läßt, insbesondere bei einem erheblichen
Rückgang der Nachfrage nach Investitions-
gütern oder Bauleistungen. Bei der Bemes-
sung des von der Einkommensteuer abzugs-
fähigen Betrags dürfen nur berücksichtigt
werden
aa) die Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten von beweglichen Wirtschafts-
gütern, die innerhalb eines jeweils fest-
zusetzenden Zeitraums, der ein Jahr nicht
übersteigen darf (Begünstigungszeit-
raum), angeschafft oder hergestellt wer-
den,

bb) die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten von beweglichen Wirtschafts-
gütern, die innerhalb des Begünstigungs-
zeitraumsbestelltund angezahltwerden
oder mit deren Herstellung innerhalb des
Begünstigungszeitraums begonnen wird,
wenn sie innerhalb eines Jahres, bei
Schiffen innerhalb zweier Jahre nach Ab-
lauf des Begünstigungszeitraums gelie-
fert oder fertiggestellt werden. Soweit be-
wegliche Wirtschaftsgüter im Sinne des
Satzes 1mit Ausnahme von Schiffen nach
Ablauf eines Jahres, aber vor Ablauf
zweier Jahre nach dem Ende des Begün-
stigungszeitraums geliefert oder fertig-
gestellt werden, dürfen bei Bemessung
des Abzugs von der Einkommensteuer
die bis zum Ablauf eines Jahres nach dem
Ende des Begünstigungszeitraums aufge-
wendeten Anzahlungen und Teilherstel-
lungskosten berücksichtigt werden,

cc) die Herstellungskosten von Gebäuden,
bei denen innerhalb des Begünstigungs-
zeitraums der Antrag auf Baugenehmi-
gung gestellt wird, wenn sie bis zum Ab-
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lauf von zwei Jahren nach dem Ende
des Begünstigungszeitraums fertigge-
stellt werden;

dabei scheiden geringwertige Wirtschaftsgü-
ter im Sinne des $ 6 Abs. 2 und Wirtschafts-
güter, die in gebrauchtem Zustand erworben
werden, aus. Von der Begünstigung können
außerdem Wirtschaftsgüter ausgeschlossen
werden, für die Sonderabschreibungen, er-
höhte Absetzungen oder die Investitions-
zulage nach $ 19 des Berlinförderungs-
geseitzes in Anspruch genommen werden.
In den Fällen der Doppelbuchstaben bb
und cc können bei Bemessung des von der
Einkommensteuer abzugsfähigen Betrags be-
reits die im Begünstigungszeitraum, im Fall
des Doppelbuchstabens bb Satz 2 auch die bis
zum Ablauf eines Jahres nach dem Ende des
Begünstigungszeitraums aufgewendeten An-
zahlungen und Teilherstellungskosten berück-
sichtigt werden; der Abzug von der Einkom-
mensteuer kann insoweit schon für den Ver-
anlagungszeitraum vorgenommen werden, in
dem die Anzahlungen oder Teilherstellungs-
kosten aufgewendet worden sind. Übersteigt
der von der Einkommensteuer abzugsfähige
Betrag die für den Veranlagungszeitraum der
Anschaffung oder Herstellung geschuldete
Einkommensteuer, so kann der übersteigende
Betrag von der Einkommensteuer für den dar-
auffolgenden Veranlagungszeitraum abgezo-
gen werden. Entsprechendes gilt, wenn in den
Fällen der Doppelbuchstabenbb und cc der
AbzugvonderEinkommensteuerbereitsfür
Anzahlungen oder Teilherstellungskosten
geltend gemacht wird. Der Abzug von der
Einkommensteuer darf jedoch die für den Ver-
anlagungszeitraum der Anschaffung oder Her-
stellung und den folgenden Veranlagungszeit-
raum insgesamt zu entrichtende Einkommen-
steuer nicht übersteigen. In den Fällen des
Doppelbuchstabens bb Satz 2 gilt dies mit der
Maßgabe, daß an die Stelle des Veranlagungs-
zeitraums der Anschaffung oder Herstellung
der Veranlagungszeitraum tritt, in dem zu-
letzt Anzahlungen oder Teilherstellungsko-
sten aufgewendetworden sind. Werden be-
günstigte Wirtschaftsgüter von Gesellschaf-
ten im Sinne des $ 15Ziff. 2 und 3 angeschafft
oder hergestellt, so ist der abzugsfähige Be-
trag nach dem Verhältnis der Gewinnanteile
einschließlich der Vergütungen aufzuteilen.
Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
der Wirtschaftsgüter, die bei Bemessung des
von der Einkommensteuer abzugsfähigen Be-
trags berücksichtigt worden sind, werden
durch den Abzug von der Einkommensteuer
nicht gemindert. Rechtsverordnungen auf
Grund dieser Ermächtigung bedürfen der Zu-
stimmung des Bundestages. Die Zustimmung
gilt als erteilt, wenn der Bundestag nicht bin-
nen vier Wochen nach Eingang der Vorlage
der Bundesregierung die Zustimmung verwei-
gert hat;

t) über die Abzugsfähigkeit von Ausgaben bei
der Vollblutzucht außerhalb eines land- und
forstwirtschaftlichen oder gewerblichen Be-
triebs, sofern mindestens zwei Zuchtstuten
gehalten werden. In diesen Fällen sind die
nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben
für Zuchtstuten und höchstens drei weitere
Vollblutpferdeje ZuchtstutealsVerlustebei '
den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
bis zu einem Höchstbetrag von 5 000Deutsche
Mark je Pferd zu behandeln;
über Sonderabschreibungen bei abnutzbaren
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die
der Forschung oder Entwicklung dienen und
vor dem 1. Januar 1975von Steuerpflichtigen,
die den Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger
Buchführung nach $ 4 Abs. 1 oder $ 5 ermit-
teln, angeschafft oder hergestellt werden.
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der
Sonderabschreibungen ist, daß die bewegli-
chen Wirtschaftsgüter ausschließlich und die
unbeweglichen Wirtschaftsgüter zu mehr als
66?/s vom Hundert der Forschung oder Ent-
wicklungdienen.Die Sonderabschreibungen
können auc für Ausbauten und Erweiterun-
gen an bestehendenGebäuden zugelassen
werden, wenn die ausgebauten oder neu her-
gestellten Gebäudeteile zu mehr als 66°/svom
Hundert der Forschung oder Entwicklung die-
nen. Die Wirtschaftsgüter dienen der For-
schung oder Entwicklung, wenn sie verwen-
det werden
aa) zur Gewinnung von neuen wissenschäft-

lichen oder technischen Erkenntnissen
und Erfahrungen allgemeiner Art (Grund-
lagenforschung) oder

bb) zur Neuentwicklung von Erzeugnissen
oder Herstellungsverfahren oder

cc) zur Weiterentwicklung von Erzeügnissen
oder Herstellungsverfahren, soweit we-
sentliche Änderungen dieser Erzeugnisse
oder Verfahren entwickelt werden.

Die Sonderabschreibungen können im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung
und in den vier folgenden Wirtschaftsjähren
neben den Absetzungen für Abnutzung nach
$ 7in Anspruch genommen werden, und zwar
bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30vom Hundert

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Sie können bereits für Anzahlungen auf An-
schaffungskosten und für Teilherstellungsko-

tern, für die von den Sonderabschreibungen
Gebrauch gemacht wird, sind die Absetzungen
für Abnutzung nach $ 7 in gleichenJahres-
beträgen vorzunehmen;



gütern des Anlagevermögens, die unmittelbar
und ausschließlich dazu dienen, Lärm oder Er-
schütterungen zu verhindern, zu beseitigen
oder zu verringern, und die vor dem 1. Januar
1975 von Steuerpflichtigen, die den Gewinn
auf Grund ordnungsmäßiger Buchführung
nach $ 4 Abs. 1 oder $ 5 ermitteln, ange-
schafft oder hergestellt werden; die Sonder-
abschreibungen können auch zugelassen wer-
den, wenn auf Grund behördlicher Anordnung
ausschließlich aus Gründen der Beseitigung
oder Verringerung von Lärm oder Erschütte-
rungen bei Betriebsanlagen Umstellungen
oder Veränderungen vorgenommen werden.
Die Sonderabschreibungen können im Wiirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung
und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren
neben den Absetzungen für Abnutzung nach
$ 7 in Anspruch genommen werden, und zwar

bei beweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,

bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Buchstabeo Satz 3 bis 5 gilt entsprechend;

fen, die in einem inländischen Seeschiffs-
register eingetragen sind und vor dem 1. Ja-
nuar 1979von Steuerpflichtigen, die den Ge-
winn nach $ 5 ermitteln, angeschafft oder her-
gestellt worden sind. Im Fall der Anschaffung
eines Handelsschiffes ist weitere Vorausset-
zung, daß das Schiff in ungebrauchtem Zu-
stand vom Hersteller erworben worden ist,
Die Sonderabschreibungen können im Wirt-
schaftsjahrder Anschaffungoder Herstellung
und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren
neben den Absetzungen für Abnutzung nach
$ 7 bis zu insgesamt 40 vom Hundert der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten in An-
spruch genommen werden. Sie können bereits
für Anzahlungen auf Anschaffungskosten und
für Teilherstellungskosten zugelassen wer-
den. Die Sonderabschreibungen dürfen bei
dem Gewerbebetrieb, zu dessen Betriebsver-
mögen das Handelsschiff gehört, nicht zur
Entstehung oder Erhöhung eines Verlusts
führen. Werden die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten eines Handelsschiffes zu min-
destens 30 vom Hundert durch Mittel finan-
ziert, die weder unmittelbar noch mittelbar in
wirtschaftlichkemZusammenhang mit der Auf-
nahme von Krediten durch den Gewerbebe-
trieb stehen, zu dessen Betriebsvermögen das
Handelsschiff gehört, so gilt Satz 5 mit der
Maßgabe, daß die Sonderabschreibungen bis
zum Gesamtbetrag von 15 vom Hundert der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten zur

Entstehung oder Erhöhung von Verlusten
führen dürfen. Satz 6 gilt nicht für Handels-
schiffe bis zu 1600 Bruttoregistertonnen, es
sei denn, es handelt sich um Tanker, See-
schlepper oder Spezialschiffe für den unmittel-
baren oder mittelbaren Einsatz zur Gewin-
nung von DBodenschätzen. Bei Handels-
schiffen, für die von den Sonderabschrei-
bungen Gebrauch gemacht wird, sind die
Absetzungen für Abnutzung nah $ 7
in gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen.
Die Sonderabschreibungen sind nur un-
ter der Bedingung zuzulassen, daß die Han-
delsschiffe innerhalb eines Zeitraums von
acht Jahren nach ihrer Anschaffung oder Her-
stellung nicht veräußert werden; für Anteile
an einem Handelsschiff gilt dies entsprechend,
Die Sätze 1 bis 6, 8 und 9 gelten für Schiffe,
die der Seefischerei dienen, entsprechend. Für
Luftfahrzeuge, die zur gewerbsmäßigen Be-
förderung von Personen oder Sachen im inter-
nationalen Luftverkehr oder zur Verwendung
zu sonstigen gewerblichen Zwecken im Aus-
land ‚bestimmt sind, gelten die Sätze 1 bis 5,
8 und 9 mit der Maßgabe entsprechend, daß
an die Stelle der Eintragung in ein inländi-
sches Seeschiffisregister die Eintragung in die
deutsche Luftfahrzeugrolle, an die Stelle des
Höchstsatzes von 40 vom Hundert ein Höchst-
satz von 30 vom Hundert undbei der Vor-
schrift des Satzes 9 an die Stelle des Zeit-
raums von acht Jahren ein Zeitraum von sechs
Jahren treten. Die Sätze 5 bis 7, 10und 11gel-
ten erstmals für Handelsschiffe, Schiffe, die
der Seefischerei dienen, und Luftfahrzeuge,
die nach dem 31. Dezember 1970 angeschafft
oder hergestellt werden; sie sind jedoch auf
Schiffe und Luftfahrzeuge nicht anzuwenden,
die vom Steuerpflichtigen, bei Gesellschaften
im Sinne des $ 15 Ziff. 2 von der Gesellschaft
nachweislich vor dem 1. Januar 1971bestellt
worden sind oder mit deren Herstellung der
Steuerpflichtige oder die Gesellschaft vor dem
1. Januar 1971begonnen hat; \

x) über erhöhte Absetzungen bei Herstellungs-
kosten für Modernisierungsmaßnahmen im
Sinne des $ 21 und Maßnahmen im Sinne
des $ 43 Abs. 3 Satz 2 des Städtebauförde-
rungsgesetzes. Die erhöhten Absetzungen
dürfen jährlich 10 vom Hundert der Aufwen-
dungen nicht übersteigen;

3. die in $ 2 Abs. 5 Ziff. 1, $ 3 Ziff. 52, $ 3a Abs. 1
Ziff. 4, $ 7 Abs. 2, $ 10 Abs. 2, $ 22 Ziff. 1 Buch-
stabe a, $ 26 a Abs. A, $ 29 Abs. 1 und 2, $ 31
Abs. 2, $ 33 Abs. 1, $ 33 a Abs. 6, $ 34 c Abs. 6,
$ 38 Abs. 2 und 3, $ 39 Abs. 1, 3 und 4, $ 40
Abs. 3, $ 41 Abs. 1, $ 42 Abs. 2, $ 42 a Abs. 1,
$ 44 Abs. 6, $ 46 Abs. 5, $ 50 Abs. A und $50 a
Abs. 6 vorgesehenen Rechtsverordnungen zu er-
lassen.
(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen, nach
denen die Inanspruchnahme von Sonderabschreibun-
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gen und erhöhten Absetzungen sowie die Bemes-
sung der Absetzung für Abnutzung in fallenden
Jahresbeträgen ganz oder teilweise ausgeschlossen
werden können, wenn eine Störung des gesamt-
wirtschaftlichen Gleichgewichts eingetreten ist oder
sich abzeichnet, die erhebliche Preissteigerungen mit
sich gebracht hat oder erwarten läßt, insbesondere,
wenn die Inlandsnachfrage nach Investitionsgütern
oder Bauleistungen das Angebot wesentlich über-
steigt. Die Inanspruchnahme von Sonderabschrei-
bungen und erhöhten Absetzungen sowie die Be-
messung der Absetzung für Abnutzung in fallen-
den Jahresbeträgen darf nur ausgeschlossen werden

1. für bewegliche Wirtschaftsgüter, die innerhalb
eines jeweils festzusetzenden Zeitraums, der frü-
hestens mit dem Tage beginnt, an dem die Bun-
desregierung ihren Beschluß über die Verord-
nung bekanntgibt, und der ein Jahr nicht über-
steigen darf, angeschafft oder hergestellt werden.
Für bewegliche Wirtschaftsgüter, die vor Beginn
dieses Zeitraums bestellt und angezahlt worden
sind odermit derenHerstellungvor Beginndie-
ses Zeitraums angefangen worden ist, darf je-
doch die Inanspruchnahme von Sonderabschrei-
bungen und erhöhten Absetzungen sowie die
Bemessung der Absetzung für Abnutzung in fal-
lenden Jahresbeträgen nicht ausgeschlossen
werden;

2. für bewegliche Wirtschaftsgüter und für Ge-
bäude, die in dem in Ziffer 1 bezeichneten Zeit-
raumbestelltwerdenodermit derenHerstellung
in diesem Zeitraum begonnen wird. Als Beginn
der Herstellung gilt bei Gebäuden der Zeitpunkt,
izı dem der Antrag auf Baugenehmigung gestellt
wird.

Rechtsverordnungen auf Grund dieser Ermächtigung
bedürfen der Zustimmung des Bundestages und des
Bundesrates. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn
der Bundesrat nicht binnen drei Wochen, der Bup-
destag nicht binnen vier Wochen nach Eingang der
Vorlage der Bundesregierung die Zustimmung ver-
weigerthat.
(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

mensteuer einschließlich des Steuerabzugs vom Ar-
beitslohn, des Steuerabzugs vom Kapitalertrag und
des Steuerabzugs bei beschränkt Steuerpflichtigen

1. um höchstens 10 vom Hundert herabgesetzt wer-
den kann. Der Zeitraum, für den die Herabset-
zung gilt, darf ein Jahr nicht übersteigen; er soll
sich mit dem Kalenderjahr decken. Vorausset-
zung ist, daß eine Störung des gesamtwirtschaft-
lichen Gleichgewichts eingetreten ist oder sich
abzeichnet, die eine nachhaltige Verringerung
der Umsätze oder der Beschäftigung zur Folge
hatte’oder erwarten läßt, insbesondere bei einem
‘erheblichen Rückgang der Nachfrage nach Inve-
stitionsgütern und Bauleistungen oder Ver-
brauchsgütern;

2. um höchstens 10 vom Hundert erhöht werden
kann. Der Zeitraum, für den die Erhöhung gilt,
darf ein Jahr nicht übersteigen; er soll sich mit
dem Kalenderjahr decken.Voraussetzung ist, daß
eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleich-
gewichts eingetreten ist oder sich abzeichnet, die
erhebliche Preissteigerungen mit sich gebracht
‚hat oder erwarten läßt, insbesondere, wenn die
Nachfrage nach Investitionsgütern und Baulei-
stungen oder Verbrauchsgütern das Angebot
wesentlich übersteigt.

Rechtsverordnungen auf Grund dieser Ermächtigung
bedürfen der Zustimmung des Bundestages.
(4) Der Bundesminister der Finanzen wird er-

mächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes und der zu
diesem Gesetz erlassenen Durchführungsverordnun-
gen. in der jeweils geltenden Fassung mit neuem
Datum, unter neuer Überschrift und in neuer Para-
graphenfolge bekanntzumachen und dabei Unstim-
migkeiten des Wortlauts zu beseitigen.

52
Schlußvorschriften

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist,
soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes
bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 1974anzuwenden. Beim Steuerabzug vom Ar-
beitslohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß die vor-
stehende Fassung erstmals auf den laufenden Ar-
beitslohn anzuwenden ist, der für einen nach dem
31. Dezember 1973endenden Lohnzahlungszeitraum
gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem
31.Dezember1973zufließen.
(2) Die Vorschrift des $ 3 Ziff. 9 ist erstmals auf

Abfindungen auf Grund von Kündigungen, die nach
dem 31. August 1969zugegangen sind, anzuwenden.
(3) Die Vorschrift des $ 4 Abs. 1 Satz 5 des Ein-

kommensteuergesetzes 1969 (Bundesgesetzbl. I S.
2265) ist bei Grund und Boden, der zu einem land-
und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehört,
letztmalsfür Wirtschaftsjahreanzuwenden,die vor
dem 1. Juli 1970enden. Entsteht durch die Veräuße-
rung oder Entnahme von Grund und Boden, der zum
Anlagevermögen eines land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebs gehört, ein Gewinn, so ist dieser nicht
zu berücksichtigen, wenn der Grund und Boden vor
dem 1. Juli 1970veräußert oder entnommen worden
ist oder wenn bei einer Veräußerung nach dem
30. Juni 1970die Veräußerung auf einem vor dem
1. Juli 1970 rechtswirksam abgeschlossenen obliga-
torischen Vertrag oder gleichstehenden Rechtsakt
beruht. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für
Grund und Boden, der zu einem der selbständigen
Arbeit dienenden Vermögen oder der — bei Ge-
winnermittlung nach $ 4 — zu einem gewerblichen
Betriebsvermögen gehört, mit der Maßgabe, daß an
die Stelle des 30. Juni 1970der 14.August 1971und
an die Stelle des 1. Juli 1970 der 15. August 1971
tritt.

(4) Die Vorschrift des $ 4 Abs. 3 Satz 4 ist für
Grund und Boden des Anlagevermögens erstmals
anzuwenden, soweit der Grund und Boden



1. zu einem land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebsvermögen gehört, für Wirtschaftsjahre, die
nach dem 30. Juni 1970 enden,

2. zu einem gewerblichen Betriebsvermögen oder
zu einem der selbständigen Arbeit dienenden
Vermögen gehört, für Wirtschaftsjahre, die nach
dem31.Dezember1970enden.

Absatz 3 Satz 2 und 3 ist sinngemäß anzuwenden.
Für andere nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens ist $ 4 Abs. 3 Satz 4 erstmals
anzuwenden für Wirtschaftsjahre, die nach dem
31. Dezember 1970enden; dies gilt nicht, soweit die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten vor dem
1. Januar 1971als Betriebsausgaben abgesetzt wor-
den sind.
(5) Bei Anwendung der Vorschrift des $ 6 Abs. 1

Ziff. 5 Buchstabe b ist die Vorschrift des $ 17 Abs. 1
Satz 4 nur zu berücksichtigen, wenn der Anteil nach
dem 31. Dezember 1964 unentgeltlich erworben
worden ist.
(6) Die Vorschriften des $ 6 b Abs. 1 Ziff. 3 und

des $6 c Abs. 1 Ziff. 1 sind erstmals anzuwenden,
wenn der Grund und Boden, der zu einem land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehört, nach
dem 30. Juni 1970veräußert worden ist, es sei denn,
die Veräußerung beruht auf einem vor dem 1. Juli
1970rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen
Vertrag oder gleichstehenden Rechtsakt. Satz 1 gilt
entsprechend für Grund und Boden, der zu einem der
selbständigen Arbeit dienenden Vermögen oder der
— bei Gewinnermittlung nach $ 4 — zu einem ge-
werblichen Betriebsvermögen gehört, mit der Maß-
gabe, daß an die Stelle des 30. Juni 1970 der
14. August 1971 und an die Stelle des 1. Juli 1970
der 15.August 1971tritt.
(7) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern, die vor

worden sind, ist $ 7 des Einkommensteuergesetzes
1957(Bundesgesetzbl. I S. 1793)weiter anzuwenden.
Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagever-
mögens, die nach dem 31. Dezember 1957 und vor
dem 9. März 1960angeschafft oder hergestellt wor-
den sind, ist $ 7 Abs. 2 Satz 2 des Einkommen-
steuergesetzes 1958 (Bundesgesetzbl. I S. 672) wei-
ter anzuwenden. Satz 2gilt entsprechend für nach
dem 8. März 1960 angeschaffte oder hergestellte
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, wenn
1. die Wirtschaftsgüter vor dem 9. März 1960 be-

stellt und bis zum 31. Dezember 1961 geliefert
worden sind und vor dem 13. März 1960 für die
Wirtschaftsgüter eine Anzahlung geleistet oder
von dem Lieferanten eine schriftliche Auftrags-
bestätigung erteilt worden ist;

2. mit der Herstellung der Wirtschaftsgüter vor dem
9. März 1960begonnen worden ist und die Wirt-
schaftsgüter bis zum 31. Dezember 1961 fertig-
gestellt worden sind.
(8) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-

lagevermögens mit einer betriebsgewöhnlichen Nut-
zungsdauer von mehr als 15 Jahren, die in der Zeit
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vom 1. Januar 1958bis zum 31. Dezember 1960 an-
geschafft oder hergestellt worden sind, darf der bei
der Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahres-
beträgen nach einem unveränderlichen Hundertsatz
vom jeweiligen Buchwert (Restwert) anzuwendende
Hundertsatz abweichend von.$ 7 Abs. 2 Satz 2
1. bei Wirtschaftsgütern mit einer betriebgewöhn-

lichen Nutzungsdauer von 16 bis 25 Jahren
höchstens das Dreifache
und

2. bei Wirtschaftsgütern mit einer betriebsgewöhn-
lichen Nutzungsdauer von mehr als 25 Jahren
höchstensdasDreieinhalbfache

des bei der Absetzung für Abnutzung in gleichen
Jahresbeträgen in Betracht kommenden Hundert-
satzes betragen; er darf jedoch im Falle der Ziffer 1
16vom Hundert und im Falle der Ziffer 2 12vom
Hundert nicht übersteigen.

(9) Die Vorschrift des $ 10 Abs. 1 Ziff. 3 Satz 2
ist erstmals auf Beiträge an Bausparkassen anzu-
wenden, die auf Grund von nach dem 8. März 1960
abgeschlossenen Verträgen geleistet werden.

(10) Beiträge zu Versicherungen auf den Er-
lebens- oder Todesfall sowie zu Witwen-, Waisen-,
Versorgungs- und Sterbekassen, die nicht die in
$ 10 Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe b bezeichneten Vor-
aussetzungen erfüllen und nach dem 31. Dezember
1966 geleistet werden, können als Sonderausgaben
weiterhin abgezogen werden, wenn sie
1. auf Grund von vor dem 1. Januar 1959 abge-

schlossenen Versicherungsverträgen geleistet
werdenoder

2. auf Grund von nach dem 31. Dezember 1958und
vor dem 1. Juli 1965 abgeschlossenen Versiche-
rungsverträgen geleistet werden und die Voraus-
setzungen des $ 10Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe b.des
Einkommensteuergesetzes 1958vorliegen oder

3. auf Grund von nachdem30.Juni 1965und vor
dem 9. Dezember 1966 abgeschlossenen Versi-
cherungsverträgen geleistet werden und die Vor-
aussetzungen des $ 10 Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe b
des Einkommensteuergesetzes . 1965. (Bundes-
gesetzbl. IS. 1901)vorliegen.
(11) Die Vorschrift des $ 10 Abs. 2 ist erstmals

bei nach dem 8. Dezember 1966 abgeschlossenen
Versicherungsverträgen für einen nach dem
31. Dezember 1966 geleisteten Einmalbeitrag und
bei nach dem 8.Dezember 1966abgeschlossenenBaüu-
sparverträgen für nach dem 31. Dezember 1966 ge-
leistete Beiträge an Bausparkassen anzuwenden.
(12) Für die Durchführung einer Nachversteuerung

bei Versicherungsverträgen gegen Einmalbeitrag
und bei Bausparverträgen sind anzuwenden
1. bei Versicherungsverträgen gegen Einmalbei-

trag, die nach dem 31. Dezember 1958 und vor
dem 9. Dezember 1966 abgeschlossen worden
sind, $ 10 Abs. 2 Ziff. 1 des Einkommensteuer-
gesetzes 1965und
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2. bei Bausparverträgen,die nachdem31.Dezem-
ber 1960 und vor dem 9. Dezember 1966 abge-
schlossen worden sind, $ 10 Abs. 2 Ziff. 2 des
Einkommensteuergesetzes 1965.
(13) Die Vorschrift des $ 10 Abs. 4 ist nicht anzu-

wenden, wenn die in dieser Vorschrift bezeichneten
Beiträge an Bausparkassen und prämienbegünstig-
ten Aufwendungen auf Grund von vor dem 9. De-
zember 1966 abgeschlossenen Verträgen geleistet
werden. $ 10 Abs. 4 ist jedoch anzuwenden, wenn

1. der Steuerpflichtige einen Sonderausgabenabzug
| für nachdem31.Dezember1966auf Grund von

nach dem 8. Dezember 1966 abgeschlossenen
Verträgen geleistete Beiträge an Bausparkassen
beantragt hat oder

2. der Steuerpflichtige oder eine in $ 10 Abs. 4
Satz 1 genannte Person eine Prämie nach dem
Spar-Prämiengesetz oder dem Wohnungsbau-
Prämiengesetz für nach dem 31. Dezember 1966
auf Grund von nach dem 8. Dezember 1966 ab-
geschlossenen Verträgen geleistete Aufwendun-
gen beantragt hat. \
(14) Die Vorschrift des $ 13 Abs. 1 Ziff, 1 Satz 2

ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die
nach dem 31. Dezember 1970beginnen. Auf Antrag
des Steuerpflichtigen kann für die Wirtschaftsjahre
1971/72, 1972/73 und 1973/74 $ 13 Abs. 1 Ziff. 1
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes 1969 weiter
angewandt werden. Der Antrag ist bis zum Ablauf
der Frist für die Abgabe der Einkommensteuer-
erklärung zu stellen. Die Vorschrift des $ 13 Abs. 3
ist letztmals für den Veranlagungszeitraum 1976an-
zuwenden. $ 13 Abs. 1 Ziff. 1 Satz 4 und 5 ist erst-
mals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, dienach dem
31. Dezember 1971 enden. $ 13 Abs. 4 ist erstmals
bei der Erhebung der Einkommensteuer für den Ver-
anlagungszeitraum 1971anzuwenden.
(15) Die Vorschrift des $ 13a ist erstmals für

Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 1973beginnen.
(16) Die Vorschriften des $ 14a Abs. 1, 4 und 5

sind erstmals für Veräußerungen anzuwenden, die
nach dem 31. Dezember 1973vorgenommen worden
sind. Für Veräußerungen, die vor dem 1. Januar
1974vorgenommen worden sind, sind die Vorschrif-
ten des $ 14 a Abs. 1 und 4 in den vor dem
1. Januar 1974geltenden Fassungen anzuwenden,
(17) Die Vorschrift des $ 17 Abs. 1 Satz 4 ist nur

anzuwenden, wenn der Veräußerer den veräußer-
ten Anteil nach dem 31. Dezember 1964 erworben
hat.
(18) Die Vorschrift des $ 32 Abs. 2 Ziff, 1 des

Einkommensteuergesetzes 1967 (Bundesgesetzbl.
1968I S. 145) ist in allen noch nicht rechtskräftigen
Veranlagungen für Veranlagungszeiträume vor
1970mit der Maßgabe anzuwenden, daß ein Kinder-
freibetrag dem Steuerpflichtigen auch dann zusteht,
wenn das Kind im Veranlagungszeitraum vor Ab-
lauf der ersten vier Monate das 18,Lebensjahr voll-
endet hatte.

(19) Die ‚Vorschriften des $ 33a Abs. 1 und des
$ 41 Abs. 1 Ziff, 5 des Einkommensteuergesetzes
1953 (Bundesgesetzbl. 1 S. 1355)gelten auch weiter-
hin mit der Maßgabe, daß sie bei einem Steuer-
pflichtigen jeweils nur für das Kalenderjahr, in dem
bei ihm die Voraussetzungen für die Gewährung
eines Freibetrags nach diesen Vorschriften eingetre-
ten sind, und für die beiden folgenden Kalender-
jahre anzuwenden sind. Für ein Kalenderjahr, für
das der Steuerpflichtige eine Steuerermäßigung nach
$ 33 für Aufwendungen zur Wiederbeschaffung von
Hausrat und Kleidung beantragt, wird ein Frei-
betrag nicht gewährt.

(20) Die Vorschriften des $ 46 Abs. 1 und Abs.
2 Satz 1 sind erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 1973 anzuwenden. Die Vorschriften des $ 46
Abs, 2 letzter Satz sowie des $ 46 a Satz 4 sind
erstmals für den Veranlagungszeitraum 1972 anzu-
wenden.
(21) $ 49 Abs. 3 ist erstmalsauf Entgelte anzu-

wenden, die nach dem 31. Dezember 1970 verein-
bart werden. :
(22) Die Vorschrift des $ 50a Abs. 4 Satz 1

Buchstabe b ist erstmals auf Vergütungen anzuwen-
den, die nach dem21. Juli 1974zufließen.
(23) Die Vorschriften des $ 55 sind erstmals an-

zuwenden

1. bei der Gewinnermittlung nach $ 4 Abs. 1 für
Wirtschaftsjahre, die nach dem 30. Juni 1970
enden,

2. bei der Gewinnermittlung nach $ 4 Abs. 3 auf
Veräußerungen oder Entnahmen

a) nach dem 30. Juni 1970,wenn der Grund und
Boden zum Anlagevermögen eines land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsvermögens,

b) nach dem 14. August 1971, wenn der Grund
und Boden zum Anlagevermögen eines ge-
gewerblichen Betriebsvermögens oder eines
der selbständigen Arbeit dienenden Ver-
mögens

gehörte, es sei denn, die Veräußerung beruht
auf einem vor dem jeweiligen Stichtag rechts-
wirksam abgeschlossenen obligatorischen Ver-
trag oder gleichstehenden Rechtsakt.

\
$52a

Schlußvorschrifiten
für die bisherige Zusammenveranlagung

mit Kindern
(1) Bei der Berichtigung von Steuerbescheiden, die

auf einer Zusammenveranlagung mit Kindern be-
ruhen, finden $ 222 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 und $&218
Abs. 4 der Reichsabgabenordnung mit der Maßgabe
Anwendung, daß bei der Beurteilung, ob neue Tat-
sachen oder Beweismittel vorliegen, die eine höhere
oder eine niedrigere Veranlagung rechtfertigen, die
bisher festgesetzte Steuer mit der Steuer zu ver-



gleichen ist, die sich ergeben würde, wenn die Zu-
sammenveranlagung nach dem bisherigen $ 27 bei-
zubehalten wäre. Ergibt sich danach für einen Ver-
anlagungszeitraum, daß nur solche neuen Tatsachen
oder Beweismittel vorliegen, die eine höhere Ver-
anlagung rechtfertigen, so dürfen in den Berichti-
gungssteuerbescheiden die in den bisherigen Steuer-
bescheiden festgesetzten Steuerbeträge nicht unter-
schritten werden. -
(2) Nach dem 21. Juli 1964 rechtskräftig gewor-

deneSteuerbescheide,die auf Grund einer erstmali-
gen Veranlagung oder einer Berichtigungsveranla-
gung nach $ 222 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 oder $ 218
Abs. 4 der Reichsabgabenordnung ergangen sind
und auf einer Zusammenveranlagung mit Kindern
beruhen, sind zu berichtigen, wenn einer der zusam-
menveranlagten Steuerpflichtigen innerhalb einer
Ausschlußfrist von drei Monaten nach der Verkün-
dung des Steueränderungsgesetzes 1964 (Bundesge-
setzbl. IS. 885)beim Finanzamt schriftlich oder durch
Erklärung zu Protokoll beantragt, die Anwendung
des bisherigen $ 27 aufzuheben. Das gleiche gilt für
vor dem 22. Juli 1964 erlassene Steuerbescheide,
gegen die wegen der Zusammenveranlagung mit
Kindern form- und fristgerecht Verfassungsbe-
schwerde erhoben worden ist. Sonstige den zu be-
richtigenden Bescheiden zugrunde liegende tatsäch-
liche Feststellungen und rechtliche Beurteilungen
bleiben maßgebend. Ist der Steuerbescheid auf
Grund einer Berichtigungsveranlagung erlassen
worden, so gilt Absatz 1entsprechend.
(3) Das Finanzamt kann Steuerbescheide, die auf

einer Zusammenveranlagung mit Kindern beruhen,
berichtigen, wenn die Steuerbescheide auf Grund
des $ 79 Abs. 2 des Gesetzes über das Bundesver-
fassungsgericht nicht mehr vollstreckbar sind. Ab-
satz 2 Satz 3 gilt entsprechend.
(4) Die Berichtigung vor dem 22. Juli 1964 rechts-

kräftig gewordener Steuerbescheide kann nicht mit
der Begründung verlangt werden, daß der bisherige
$ 27nichtig ist.

(5) Nach dem 21. Juli 1964 gezahlte oder bei-
getriebene Beträge für Steuern, die in einem vor
dem 22. Juli 1964 rechtskräftig gewordenen Steuer-
bescheid auf Grund einer Zusammenveranlagung
mit Kindern festgesetzt worden sind, werden auf
Antrag erstattet, soweit sie bei Nichtanwendung des
bisherigen $ 27 nicht zu entrichten gewesen wären.
Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Der Antrag ist
innerhalb einer Ausschlußfrist von drei Monaten
nach der Verkündung des Steueränderungsgesetzes
1964 bei dem Finanzamt schriftlich zu stellen oder
zu Protokoll zu erklären.

$ 53
Schlußvorschriften

(Sondervorschriiten für Berlin)
{1)Bei Anwendung des $ 6 a sind als Rechnungs-

zinsfuß mindestens 31/. vom Hundert zugrunde zu
legen, wenn die Rückstellung für eine Pensionsan-
wartschaft einer Person gebildet wird, die im Wirt-
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schaftsjahr mindestens acht Monate in einer in
Berlin (West) belegenen Betriebstätte beschäftigt
war. $6 a Abs. 2 bis 4 ist insoweit nicht anzuwen-
den.
(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern, die zum

Anlagevermögen einer in Berlin (West) belegenen
Betriebstätte gehören und mindestens drei Jahre
nach ihrer Anschaffung oder Herstellung in einer
solchen Betriebstätte verbleiben, ist $ 7 Abs. 2
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes 1958 (Bundes-
gesetzbl. IS. 672)weiter anzuwenden.
(3) Bei Gebäuden sowie bei Zubauten, Ausbauten

und Umbauten, die in Berlin (West) errichtet wor-
den sind und bei denen der Antrag auf Baugeneh-
migung nach dem 31. Dezember 1964 gestellt wor-
den ist, sind die Vorschriften des $ 7 b in der Fas-
sung des Einkommensteuergesetzes vom 15. August
1961 (Bundesgesetzbl. I S. 1253) mit der Maßgabe
weiter anzuwenden, daß auf Antrag im Jahr der
Fertigstellung und in dem darauffolgenden Jahr je-
weils bis zu 10 vom Hundert, ferner in den darauf-
folgenden zehn Jahren jeweils bis zu 3 vom Hun-
dert der Anschaffungs- oder Herstellungskosten ab-
gesetzt werden können. Nach Ablauf dieser zehn
Jahre sind als Absetzung für Abnutzung bis zur vol-
len Absetzung jährlich 2,5 vom Hundert des Rest-
werts abzuziehen;$ 7 Abs. 4 Satz 2 gilt entspre-
chend. An Stelle der Vorschrift des $ 7 b Abs. 1
letzter Satz des Einkommensteuergesetzes in der
Fassung vom 15. August 1961 ist die Vorschrift des
$ 7 b Abs. 1 letzter Satz in der Fassung dieses
Gesetzes anzuwenden.

854
Schlußvorschriften

(Sondervorschriften für Wohngebäude, bei denen der
Antrag auf Baugenehmigung nach dem 9. Oktober
1962und vor dem 1.Januar 1965gestellt worden ist)
(1) Bei Eigenheimen, Eigensiedlungen und eigen-

genutzten Eigentumswohnungen, bei denen der An-
trag auf Baugenehmigung nach dem 9. Oktober 1962
und vor dem 1. Januar 1965gestellt worden ist und
die zu mehr als 66°%svom Hundert Wohnzwecken
dienen, können abweichend von $ 7 im Jahr der
Fertigstellungund in demdarauffolgendenJahr auf
Antrag jeweils bis zu 7,5 vom Hundert der Herstel-
lungskosten abgesetzt werden. Ferner können in den
darauffolgenden acht Jahren an Stelle der nach $ 7
zu bemessenden Absetzung für Abnutzung jeweils
bis zu. 4 vom Hundert der Herstellungskosten ab-
gesetzt werden. Nach Ablauf dieser acht Jahre sind
als Absetzung für Abnutzung bis zur vollen Abset-
zung jährlich 2,5 vom Hundert des Restwerts abzu-
ziehen; $ 7 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. Die
Sätze 1 bis 3 sind auf den Teil der Herstellungs-
kosten, der 120 000 Deutsche Mark übersteigt, nicht
anzuwenden.

(2) Bei Kaufeigenheimen, Trägerkleinsiedlungen
und Kaufeigentumswohnungen sind die Vorschrif-
ten des Absatzes 1 mit der Maßgabe entsprechend
anzuwenden, daß die erhöhten Absetzungen bis zur
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Höhe von 7,5 vom Hundert der Herstellungskosten
vom Bauherrn, im übrigen vom Ersterwerber in An-
spruch genommen werden können. Für den Erst-
erwerber treten an die Stelle der Herstellungs-
kosten die Anschaffungskosten und an die Stelle
des Jahres der Fertigstellung das Jahr des Eıst-
erwerbs. :
(3) Bei Gebäuden und Eigentumswohnungen im

Sinne des Absatzes 1 kann der Bauherr innerhalb
der ersten drei Jahre nicht ausgenutzte erhöhte Ab-
setzungen bis zum Ende des vierten Jahres nach-
holen. Dabei können nachträgliche Herstellungs-
kosten vom Jahr ihrer Entstehung an bei der Be-
messung der erhöhten Absetzungen so berücksich-
tigt werden, als wären sie bereits im Jahr der Fer-
tigstellung entstanden. Im Jahr der Fertigstellung
und den beiden folgenden Jahren müssen jedoch
mindestens die Absetzungen für Abnutzung nach
$ 7 vorgenommen werden. Die Sätze 1 bis 3 gelten
für den Ersterwerber im Sinne des Absatzes 2 mit
der Maßgabe entsprechend, daß dieser auch die vom
Bauherrn nicht ausgenutzten erhöhten Absetzungen
nachholen kann.

(4) Für die Anwendung der Absätze’1 und 2 sind
zum Gebäude gehörende Garagen ohne Rücksicht
auf ihre tatsächliche Nutzung als Wohnzwecken die-
nend zu behandeln, soweit in ihnen nicht mehr als
ein Personenkraftwagen für jede in dem Gebäude
befindliche Wohnung untergestellt werden kann.
Räume für die Unterstellung weiterer Kraftwagen
sind stets als nicht Wohnzwecken dienend zu be-
handeln.
(5) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 4 gelten

nur für Gebäude und Eigentumswohnungen, die im
Bundesgebiet ausschließlich Berlin (West) errichtet
worden sind.

855
Schlußvorschriiten

(Sondervorschriften für die Gewinnermittlung nach
$ 4 oder nach Durchschnittsätzen bei vor dem
1. Juli 1970angeschafitemGrund und Boden)

(1) Bei Steuerpflichtigen, deren Gewinn für das

nach $ 5 zu ermitteln ist, gilt bei Grund und Boden,
der mit Ablauf des 30. Juni 1970zu ihrem Anlage-
vermögen gehört hat, als Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten ($ 4 Abs. 3 Satz 4 und $ 6 Abs. 1
Ziff. 2 Satz 1) das Zweifache des nach den Absätzen
2 bis 4 zu ermittelnden Ausgangsbetrags.
(2) Bei der Ermittlung des Ausgangsbetrags des

zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen ($ 33
Abs. 1 Satz 1 des Bewertungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. Dezember 1965
— Bundesgesetzbl. I S. 1861 —, zuletzt geändert
durch das Bewertungsänderungsgesetz 1971 vom
27. Juli 1971— Bundesgesetzbl. I S, 1157)gehören-
denGrund und Bodensist seineZuordnungzu den
Nutzungen und Wirtschaftsgütern ($ 34 Abs. 2 des
Bewertungsgesetzes) am 1. Juli 1970 maßgebend;
dabei sind die Hof- und Gebäudeflächen sowie die

Hausgärten im Sinne des $ 40 Abs. 3 des Bewer-
tungsgesetzes nicht in die einzelne Nutzung einzu-
beziehen. Es sind anzusetzen:

1. Bei Flächen, die nach dem Bodenschätzungsgesetz
vom 16.Oktober 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 1050),
zuletzt geändert durch die Finanzgerichtsordnung
vom6.Oktober1965(Bundesgesetzbl.I S. 1477),
zu schätzen sind, für jedes katastermäßig abge-
grenzte Flurstück der Betrag in Deutscher Mark,
der sichergibt,wenndie für dasFlurstückam
1. Juli 1970 im amtlichen Verzeichnis nach 82
Abs. 2 der Grundbuchordnung (Liegenschaftska-
taster) ausgewiesene Ertragsmeßzahl vervier-
facht wird. Abweichend von Satz 1 sind für
Flächen der Nutzungsteile

a) Hopfen, Spargel, Gemüsebau und Obstbau
4,00DeutscheMark je Quadratmeter,

b) Blumen- und Zierpflanzenbau sowie Baum-
schulen

3,00DeutscheMark je Quadratmeter

anzusetzen, wenn der Steuerpflichtige dem Fi-
nanzamt gegenüber bis zum 30. Juni 1972 eine
Erklärung über die Größe, Lage und Nutzung
der betreffenden Fälchen abgibt,

Quadratmeter 1,00 Deutsche Mark,

trag, der sich unter Berücksichtigung der maß-
gebenden Lagenvergleichszahl (Vergleichszahl
der einzelnen Weinbaulage, $ 39 Abs. 1 Satz 3
und $ 57 des Bewertungsgesetzes), die für aus-
bauende Betriebsweise mit Faßweinerzeugung
anzusetzen ist, aus der nachstehendenTabelle er-
gibt:

Ausgangsbetrag
Lagenvergleichszahl je Quadratmeter

inDM

bis 20 2,50
21 bis 30 3,50
31 bis 40 5,00
41 bis 50 7,00
51 bis 60 8,00
61 bis 70 9,00
71 bis 100 10,00
über 100 12,50

4. für Flächen der sonstigen land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzung, auf die Ziffer 1 keine An-
wendung findet, je Quadratmeter 1,00 Deutsche
Mark,

3. für Hofflächen, Gebäudeflächen und Hausgärten
im Sinne des $ 40 Abs. 3 des Bewertungsgeset-
zes je Quadratmeter 5,00DeutscheMark,

6. für Flächendes Geringstlandesje Quadratmeter
0,25DeutscheMark,



7. für Flächen des Abbaulandesje Quadratmeter
0,50Deutsche Mark,

8. für Flächen des Unlandes je Quadratmeter 0,10
Deutsche Mark.

(3) Lag am 1. Juli 1970kein Liegenschaftskataster
vor, in dem Ertragsmeßzahlen ausgewiesen sind, so
ist der Ausgangsbetrag in sinngemäßer Anwendung
des Absatzes 2 Ziff. 1 Satz 1 auf der Grundlage der
durchschnittlichen Ertragsmeßzahl der landwirt-
schaftlichen Nutzung eines Betriebs zu ermitteln, die
die Grundlage für die Hauptfeststellung des Ein-
heitswerts auf den 1. Januar 1964bildet. Absatz 2
Ziff. 1 Satz 2 bleibt unberührt.

(4) Bei nicht zum land- und forstwirtschaftlichen
Vermögen gehörenden Grund und Boden ist als
Ausgangsbetrag anzusetzen:

1. Für unbebaute Grundstücke der auf den 1. Januar
1964 festgestellte Einheitswert. Wird auf den
1. Januar 1964 kein Einheitswert festgestellt oder
hat sich der Bestand des Grundstücks nach dem
1. Januar 1964und vor dem 1. Juli 1970verän-
dert, so ist der Wert maßgebend, der sich er-
geben würde, wenn das Grundstück nach seinem
Bestand vom 1. Juli 1970und nach den Wertver-
hältnissen vom 1. Januar 1964 zu bewerten wäre;

2. für bebaute Grundstücke der Wert, der sich nach
Ziffer 1 ergeben würde, wenn das Grundstüc un-
bebaut wäre.

(5) Weist der Steuerpflichtige nach, daß der Teil-
wert für Grund und Boden im Sinne des Absatzes 1
am 1. Juli 1970höher ist als das Zweifache des Aus-
gangsbetrags, so ist auf Antrag des Steuerpflichtigen
der Teilwert als Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten anzusetzen. Der Antrag” ist bis zum
31. Dezember 1975 bei dem Finanzamt zu stellen,
das für die Ermittlung des Gewinns aus dem Be-
trieb zuständig ist. Der Teilwert ist gesondert fest-
zustellen. Vor dem 1. Januar 1974 braucht diese
Feststellung nur zu erfolgen, wenn ein berechtigtes
Interesse des Steuerpflichtigen gegeben ist. Die Vor-
schriftenderReichsabgabenordnungundder Finanz-
gerichtsordnung über die gesonderte und die ein-
heitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen
gelten entsprechend.
(6) Verluste, die bei der Veräußerung oder Ent-

nahme von Grund und Boden im Sinne des Absat-
zes 1 entstehen, dürfen bei der Ermittlung des Ge-
winns in Höhe des Betrags nicht berücksichtigt wer-
den, um den der Veräußerungspreis oder der an
dessen Stelle tretende Wert nach Abzug der Ver-
äußerungskosten unter dem Zweifachen des Aus-
gangsbetrags liegt. Entsprechendes gilt bei Anwen-
dung des $ 6 Abs. 1Ziff. 2 Satz 2.

(7) Grund und Boden, der nach $ 4 Abs. 1 Satz 5
des Einkommensteuergesetzes 1969nicht anzusetzen
war, ist wie eine Einlage zu behandeln, er ist dabei
mit dem nach Absatz 1 oder 5 maßgebenden Wert
anzusetzen.
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Gesetz
zur Reformder Einkommensteuer,desFamilienlastenausgleichs

und der Sparförderung
(Einkommensteuerreformgesetz— EStRG)

Vom 5. August 1974

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Einkommensteuergeseiz

Das Einkommensteuergeselz in der Fassung vom
1. Dezember 1971 (Bundesgesetzbl. IS. 1881),zuletzt
geändert durch das Zweile Steueränderungsgesetz
1973 vom 18. Juli 1974 (Bundesgesetzbl. 1974 I
S. 1489),wird wie folgt geändert:

1. %1 erhält die folgende Fassung:

„g1
(1) Natürliche Personen, die im Inland einen

Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben, sind unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig. Zum Inland im Sinne dieses Gesetzes
gehört auch der der Bundesrepublik Deutsch-
land zustehende Anteil am Festlandsockel, so-
weit dort NaturschätzedesMeeresgrundesund
des Meeresuntergrundes erforscht oder ausge-
beutet werden.

(2) Unbeschränkt einkommensteuerpflichtig
sind auch deutsche Staatsangehörige, die

1. im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren
gewöhnlichen Aufenthalt haben und

2. zu einer inländischen juristischen Person
des öffentlichen Rechts in einem Dienstver-
hältnis stehen und dafür Arbeitslohn aus
einer inländischen Öffentlichen Kasse be-
ziehen,

sowie zu ihrem Haushalt gehörende Angehö-
rige, die die deutsche Stiaatsangehörigkeit be-
sitzen. Dies gilt nur für natürliche Personen,
die in dem Staat, in dem sie ihren Wohnsitz
oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, le-
diglich in einem der beschränkten Einkommen-
steuerpflichtähnlichenUmfangzu einer Steuer
vomEinkommenherangezogenwerden.

(3) Natürliche Personen, die im Inland weder
einenWohnsitz noch ihren gewöhnlichenAuf-
enthalt haben, sind vorbehaltlich des Absatzes 2
beschränkteinkommensteuerpflichtig,wenn sie
inländische Einkünfte im Sinne des $ 49 haben."

Die Überschrift vor $ 2 erhält die folgende Fas-
sung:

„1. Sachliche Voraussetzungen
für die Besteuerung".



$ 2 erhält die folgende Fassung:

„82
Umfang der Besteuerung,
Begriffsbestimmungen

(1) Der Einkommensteuer unterliegen
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
Einkünfle aus Gewerbebetrieb,
Einkünfte aus selbständiger Arbeit,
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,
Einkünfte aus Kapitalvermögen,
EinkünfteausVermietungund Verpachtung,
sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22,"pnPeNDn

die der Steuerpflichtige während seiner unbe-
schränktenEinkommensteuerpflichtoder als in-
ländische Einkünfte während seiner beschränk-
ten Einkommensteuerpflicht erzielt. Zu welcher
Einkunftsart die Einkünfte im einzelnen Fall ge-
hören, bestimmt sich nach den 88 13bis 24.

(2) Einkünfte sind
1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebe-

trieb und selbständiger Arbeit der Gewinn
($84bis7e),

2. bei den anderen Einkunftsarten der Über-
schuß der Einnahmen über die Werbungs-
kosten ($$8 bis 9 a).
(3) Die Summe der Einkünfte, vermindert um

den Altersentlastungsbetrag, ist der Gesamtbe-
trag der Einkünfte,

(4) Der Gesamtbetrag der Einkünfte, ver-
mindert um die Sonderausgaben und die außer-
gewöhnlichen Belastungen, ist das Einkommen.
(5) Das Einkommen,vermindertum die Son-

derfreibeträge im Sinne des $ 32 Abs. 2 und 3
und um die sonstigen vom Einkommen abzuzie-
henden Beträge, ist das zu versteuernde Ein-
kommen; dieses bildet die Bemessungsgrund-
lage für die tarifliche Einkommensteuer.

(6) Die tarifliche Einkommensteuer, vermin-
dert um die Steuerermäßigungen, ist die festzu-
setzende Einkommensteuer.

(7) Die Einkommensteuer ist eine Jahres-
steuer. Die Grundlagen für ihre Festsetzung
sind jeweils für ein Kalenderjahr zu ermitteln.
Besteht die unbeschränkte oder beschränkte
Einkommensteuerpflichtnicht jeweils während
eines ganzen Kalenderjahrs, so tritt an die
Stelle des Kalenderjahrs der Zeitraum der je-
weiligen Einkommensteuerpflicht.”

$&2a wird gestrichen.

$ 3 wird wie folgt geändert:
a) Ziffer 9 erhält die folgende Fassung:

„9. Abfindungen wegen einer vom Arbeit-
geberveranlaßtenoder gerichtlich aus-
gesprochenenAuflösung des Dienstver-
hältnisses, höchstens jedoch 24.000
Deutsche Mark. Hat der Arbeitnehmer

das 50. Lebensjahr vollendet und hat
das Dienstverhältnis mindestens 15 Jah-
re bestanden, so beträgt der Höchstbe-
trag 30000 Deutsche Mark, hat der Ar-
beitnehmerdas55.Lebensjahrvollendet

. und hat das Dienstverhältnis mindestens
20 Jahre bestanden, so beträgt der
Höchstbetrag 36000 Deutsche Mark;”.

b) In Ziffer 13wird der Strichpunktdurcheinen
Punkt ersetzt und folgender Satz angefügt:
„Vergütungenfür Verpflegungsmehraufwen-
dungen sind nur insoweit steuerfrei, als sie
die Höchstbeträge nach $&9 Abs. 4 nicht
überschreiten;”.

In Ziffer 16werdenhinter demWort „Mehr-
aufwendungen“ folgende Worte eingefügt:
„und bei Verpflegungsmehraufwendungen
die Höchstbeträge nach $ 9 Abs. 4".

d) Die Ziffern 17,26 bis 28, 30 bis 41, 47 und
55 bis 57 werden gestrichen.

Q—_

e) Folgende Ziffern 63 und 64 werden angefügt:
„63. Einkünfte der in $ 49 bezeichneten Art,

wenn sie in der Deutschen Demokra-
tischen Republik oder in Berlin (Ost)
bezogenwordensind;

64. bei Arbeitnehmern, die nach $ 1 Abs. 2
unbeschränkt einkommensteuerpflich-
tig sind, die Bezüge insoweit, als sie
den Arbeitslohn, der bei einer gleich-
wertigen Tätigkeit am Ort der zahlen-
den öffentlichen Kasse dem Arbeitneh-
mer zustehen würde, übersteigen; bei
anderen für einen begrenzten Zeitraum
in ein Gebiet außerhalb des Inlands
entsandten Arbeitnehmern, die dort
einen Wohnsitz oder ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt haben, der ihnen von
einem inländischen Arbeitgeber ge-
währte Kaufkraftausgleich, soweit er
den für vergleichbareAuslandsdienst-
bezüge mach $ 2 Abs. 2 des Bundes-
besoldungsgesetzes zulässigen Betrag
nicht übersteigt."

a) In Absatz 1 Satz 4 werden die Klammerzu-
sätze gestrichen.

b) In Absatz 3 Satz 1 und 3 werden die Klam-
merzusätze gestrichen.

c) Absatz 5 erhält die folgende Fassung:
„(3) Die folgenden Betriebsausgaben dür-

fen den Gewinn nicht mindern:
1. Aufwendungenfür Geschenkean Perso-

nen, die nicht Arbeitnehmerdes Steuer-
pflichtigen sind. Satz 1 gilt nicht für Ge-
genstände, auf denen der Name oder die
Firmenbezeichnungdes Gebers oder ein
sonstiger Werbehinweis dauerhaft und
von außen leicht erkennbar angebracht



N

a

Nr. 89

ist (Werbeträger), wenn die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten der dem
Empfänger im Wirtschaftsjahr zugewen-
delen Gegenstände insgesamt 50 Deut-
sche Mark nicht übersteigen;
Aufwendungen für die Bewirtung von
Personen, die nicht Arbeitnehmer des
Steuerpflichtigen sind, soweit sie nach
der allgemeinen Verkehrsauffassung als
unangemessen anzusehen sind oder so-
weit ihre Höhe und ihre betriebliche Ver-
anlassung nicht nachgewiesen sind. Zum
Nachweis der Höhe und der betrieblichen
Veranlassung der Aufwendungen hat der
Steuerpflichtige auf einem amtlich vor-
geschriebenen Vordruck die folgenden
Angaben zu machen: Ort und Tag der
Bewirtung, bewirtete Personen, Anlaß der

hat die Bewirtung in einer Gaststätte
stattgefunden, so ist dem Vordruck die
Rechnung über die Bewirtung, die vom
Inhaber der Gaststätte unterschrieben
sein muß, beizufügen;
Aufwendungen für Einrichtungen des
Steuerpflichtigen, soweit sie der Bewir-
tung, Beherbergung oder Unterhaltung
von Personen, die nicht Arbeitnehmer des
Steuerpflichtigen sind, dienen (Gäste-
häuser) und sich außerhalb des Orts eines
Betriebs des Steuerpflichtigen befinden;
Aufwendungen für Jagd oder Fischerei,
für Segeljachten oder Motorjachten so-
wie für ähnliche Zwecke und für die
hiermit zusammenhängenden Bewirtun-
gen;
Mehraufwendungen für Verpflegung, so-
weit sie die durch Rechtsverordnungder
Bundesregierung mit Zustimmung des
Bundesrates bestimmten Höchstbeträge
übersteigen; diese Höchstbeträge dürfen
140 vom Hundert der pauschalen Tage-
geldbeträge des Bundesreisekostengeset-
zes nicht übersteigen;
Aufwendungen für Fahrten des Steuer-
pflichtigen zwischen Wohnung und Be-
triebstätte und für Familienheimfahrten,
soweit sie die sich in entsprechender An-
wendung von $ 9 Abs. 1 Ziff. 4 und 5
und Abs. 2 ergebenden Beträge überstei-
gen;
andere als die in den Ziffern 1 bis 6
bezeichneten Aufwendungen, die die Le-
bensführung des Steuerpflichtigen oder
anderer Personen berühren, soweit sie
nach allgemeiner Verkehrsauffassung als
unangemessen anzusehen sind;
Ausgleichszahlungen, die in den Fällen
des $ 7a des Körperschaftsteuergesetzes
an außenstehende Anteilseigner geleistet
werden.
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genstand einer mit Gewinnabsicht ausge-
übten Betätigung des Steuerpflichtigen sind.
$ 12Ziff. 1 bleibt unberührt.“

d) In Absatz 6 Satz i werden die Worte „im
Sinne des Absatzes 5 Satz 1 und 2" durch die
Worte „im Sinne des Absatzes 5 Ziff. 1 bis 5
und 7" ersetzt.

e) Absatz 7 wird gestrichen.

Die Absätze 5 und 6 des bisherigen $ 2 werden
$ Aa Abs. 1 und 2; der neue $ 4a erhält die
folgende Überschrift:

„gAa
Gewinnermittlungszeitraum, Wirtschaftsjahr”.

In $ 5 Abs. 4 werden die Klammerzusätze ge-
strichen.

86 Abs. 2 erhält die folgende Fassung:
„(2) Die Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten von abnutzbaren beweglichen Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens, die einer
selbständigen Bewertung und Nutzung fähig
sind, können im Jahr der Anschaffung oder Her-
stellung in voller Höhe als Betriebsausgaben
abgesetzt werden, wenn die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, vermindert um einen dar-
in enthaltenen Vorsteuerbetrag ($ 9b Abs. 1),
für das einzelne Wirtschaftsgut 800 Deutsche
Mark nichtübersteigen.Satz 1 ist nur bei Wirt-
schaftsgütern anzuwenden, die unter Angabe
des Tages der Anschaffung oder Herstellung
und der Anschaffungs- oder Herstellungskosten
in einem besonderen, laufend zu führenden
Verzeichnis aufgeführt sind. Das Verzeichnis
braucht nicht geführt zu werden, wenn diese
Angaben aus der Buchführung ersichtlich sind.”

&6b Abs. 4 wird wie folgt geändert:
a) Die Ziffer 1 erhält die folgende Fassung:

„1. der Steuerpflichtige den Gewinn nach
$4 Abs. 1 oder $ 5 ermittelt,”.

b) In Ziffer 3 wird das Wort „und” durch einen
Beistrich ersetzt.

c) In Ziffer 4 wird der Punkt durch das Wort
„und" ersetzt.

d) Die folgende Ziffer 5 wird angefügt:
„5. der Abzug nach Absatz 1 und die Bil-

dung und Auflösung der Rücklage nach
Absatz 3 in der Buchführung verfolgt
werden können.”

$7 a erhält folgende Fassung:
„8 7a

GemeinsameVorschriftenfür erhöhte
Absetzungen und Sonderabschreibungen

(1) Werden in dem Zeitraum, in dem bei
einem Wirtschaftsgut erhöhte Absetzungen oder
Sonderabschreibungen in Anspruch genommen



werden können (Begünstigungszeitraum), nach-
trägliche Herstellungskosten aufgewendet, so
bemessen sich vom Jahr der Entstehung der
nachträglichen Herstellungskosten an bis zum
Ende des Begünstigungszeitraums die Abset-
zungen für Abnutzung, erhöhten Absetzungen
und Sonderabschreibungen nach den um die
nachträglichen Herstellungskosten erhöhten An-
schaffungs- oder Herstellungskosten. Entspre-
chendes gilt für nachträgliche Anschaffungs-
kosten.
(2) Können bei einem Wirtschaftsgut er-

höhte Absetzungen oder Sonderabschreibungen
bereits für Anzahlungen auf Anschaffungs-
kosten oder für Teilherstellungskosten in An-
spruch genommen werden, so sind die Vor-
schriften über erhöhte Absetzungen und Sonder-
abschreibungen mit der Maßgabe anzuwenden,
daß an die Stelle der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten die Anzahlungen auf Anschaf-
fungskosten oder die Teilherstellungskosten
und an die Stelle des Jahres der Anschaffung
oder Herstellung das Jahr der Anzahlung oder
Teilherstellung treten. Nach Anschaffung oder
Herstellung des Wirtschaftsguts sind erhöhte
Absetzungen oder Sonderabschreibungen nur
zulässig, soweit sie nicht bereits für Anzahlun-
gen auf Anschaffungskosten oder für Teilher-
stellungskosten in Anspruch genommen worden
sind. Anzahlungen auf Anschaffungskosten sind
im Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung aufge-
wendet. Werden Anzahlungen auf Anschaf-
fungskosten durch Hingabe eines Wechsels ge-
leistet, so sind sie in dem Zeitpunkt aufgewen-
det, in dem dem Lieferanten durch Diskontie-
rung oder Einlösung des Wechsels das Geld
tatsächlich zufließt. Entsprechendes gilt, wenn
an Stelle von Geld ein Scheck hingegeben wird.
(3) Bei Wirtschaftsgütern,bei denenerhöhte

Absetzungen in Anspruch genommen werden,
müssen in jedem Jahr des Begünstigungszeit-
raumsmindestensAbsetzungenin HöhederAb-
setzungen für Abnutzung nach $ 7 Abs. 1 oder 4
berücksichtigt werden.
(4) Bei beweglichenWirtschaftsgütern,bei

denen Sonderabschreibungen in Anspruch ge-
nommen werden, sind die Absetzungen für Ab-
nutzung nach $ 7 Abs. 1 vorzunehmen.

(5) Liegen bei einem Wirtschaftsgut die Vor-
aussetzungen für die Inanspruchnahme von er-
höhten Absetzungen oder Sonderabschreibun-
gen auf Grund mehrerer Vorschriften VOr, so
dürfen erhöhte Absetzungen oder Sonderab-
schreibungen nur auf Grund einer dieser Vor-
schriften in Anspruch genommen werden.
(6) Erhöhte Absetzungen oder Sonderab-

schreibungen bei Wirtschaftsgütern, die zu
einem Betriebsvermögengehören, dürfen bei
dem Betrieb nicht zur Entstehung oder Erhöhung
eines Verlustes führen.
(7) Erhöhte Absetzungen oder Sonder-

abschreibungen sind bei der Prüfung, ob die in
$ 161 Abs.1 Nr.1 Buchstaben d und e der Reichs-

abgabenordnung bezeichneten Buchführungs-
grenzen überschritten sind, nicht zu berücksich-
tigen.

(8) Ist ein Wirtschaftsgut mehreren Beteilig-
ten zuzurechnen und sind die Voraussetzungen
für erhöhte Absetzungen oder Sonderabschrei-
bungen nur bei einzelnen Beteiligten erfüllt, so
dürfen die erhöhten Absetzungen und Sonder-
abschreibungennur anteilig für diese Beteilig-
ten vorgenommen werden. Die erhöhten Abset-
zungen oder Sonderabschreibungen dürfen von
den Beteiligten, bei denen die Voraussetzungen
dafür erfüllt sind, nur einheitlich vorgenommen
werden.
(9) Erhöhte Absetzungen oder Sonderab-

schreibungensind bei Wirtschaftsgütern,die zu
einem Betriebsvermögen gehören, nur zulässig,
wenn sie in ein besonderes, laufend zu führen-
des Verzeichnis aufgenommen werden, das den
Tag der Anschaffungoder Herstellung,die An-
schaffungs- oder Herstellungskosten, die be-
triebsgewöhnlicheNutzungsdauerund die Höhe
der jährlichen Absetzungen für Abnutzung, er-
höhten Absetzungen und Sonderabschreibungen
enthält. Das Verzeichnis braucht nicht geführt
zu werden, wenn diese Angaben aus der Buch-
führung ersichtlich sind.”

In$ 7e Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 werden jeweils
die Worte „auf Grund ordnungsmäßiger Buc-
führung”gestrichen.

In $8 Abs. 1wird das Zitat „$ 2 Abs. 3 Ziff. 4 bis
7" durch das Zitat „$ 2 Abs. 1 Ziff, 4 bis 7” er-
setzt.

$ 9 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 wird dasZitat „$2 Abs. 3 Ziff. 5

bis 7" durch das Zitat „$ 2 Abs. 1 Ziff. 5
bis 7" ersetzt.

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt:
„(4) Für die Anerkennung von Mehrauf-

wendungen für Verpflegung als Werbungs-
kosten können durch Rechtsverordnung der
Bundesregierung mit Zustimmung des Bun-
desrates Höchstbeträgebestimmt werden;
diese Höchstbeträge dürfen 140vom Hundert
der pauschalenTagegeldbeträgedesBundes-
reisekostengesetzes nicht überschreiten.“

$9.a wird wie folgt geändert:
a) In Ziffer 2 werden die Zahl „150"durchdie

Zahl „100“ und die Zahl „300“ durch die Zahl
"200" ersetzt.

b) Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Die Pauschbeträge dürfen im Fall der Zif-
fer 1 nur bis zur Höhe der um die Freibe-
träge nach $ 19 Abs. 2 bis 4 geminderten
Einnahmen, in den Fällen der Ziffern 2 und 3
nur bis zur Höhe der Einnahmen abgezogen
werden.”



aa) Ziffer 2 erhält die folgende Fassung:
„a) Beiträge zu Kranken-, Unfall- und

Haftpflichtversicherungen, zu den
gesetzlichen Rentenversicherungen
und an die Bundesanstalt für Arbeit;

b) Beiträge zu den folgenden Versiche-
rungen auf den Erlebens- oder To-
desfall:
aa) Risikoversicherungen, die nur

für den Todesfall eine Leistung
vorsehen,

bb) Rentenversicherungen ohne Ka-
pitalwahlrecht,

cc) Rentenversicherungen mit Ka-
pitalwahlrecht gegen laufende
Beitragsleistung, wenn das Ka-
pitalwahlrecht nicht vor Ablauf
von zwölf Jahren seit Vertrags-
abschluß ausgeübt werden
kann,

dd) Kapitalversicherungen gegen
laufende Beitragsleistung mit
Sparanteil, wenn der Vertrag
für die Dauer von mindestens
zwölf Jahren abgeschlossen
worden ist.

Fondsgebundene Lebensversiche-
rungen sind ausgeschlossen;”.

bb) Die Ziffern 5 und 7 werden gestrichen.
Die bisherigen Ziffern 6, 8 und 9 werden
Ziffern 5 bis 7.

cc) Die drei letzten Sätze werden gestrichen.

satz 2 eingefügt:
„(2) Voraussetzung für den Abzug der in

Absatz 1 Ziff. 2 und 3 bezeichneten Beiträge
(Vorsorgeaufwendungen) ist, daß sie
1. weder unmittelbar noch mittelbar im

wirtschaftlichen Zusammenhang mit der
Aufnahme eines Kredits stehen,

2. nicht im unmittelbaren wirtschaftlichen
Zusammenhang mit steuerfreien Einnah-
men stehen und

3. an Versicherungsunternehmen oder Bau-
sparkassen, die ihren Sitz oder ihre Ge-
schäftsleitung im Inland haben oder de-
nen die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb
im Inland erteilt ist, oder an einen So-
zialversicherungsträger geleistet wer-
den."

die folgenden Absätze 3 bis 5 ersetzt:
„(3) Vorsorgeaufwendungen (Absatz 1

Ziff. 2 und 3) können je Kalenderjahr bis zu

den folgenden Höchstbeträgen abgezogen
werden:
1. Beiträge im Sinne des Absatzes 1 Ziff. 2

und 3
zusammen bis zu 1800Deutsche Mark,
im Fall der Zusammenveranlagung von
Ehegatten bis zu 3600 DeutscheMark.
Diese Beträge erhöhen sich für jedes
Kind des Steuerpflichtigen ($ 32 Abs. 4
bis 7) um 600Deutsche Mark;

2. Beiträge im Sinne des Absatzes 1 Ziff. 2
zusätzlich bis zu 1500Deutsche Mark,
im Fall der Zusammenveranlagung von
Ehegatten bis zu 3000 Deutsche Mark.
Diese Beträge vermindern sich bei Ar-
beitnehmern um den vom Arbeitgeber
geleisteten gesetzlichen Beitrag zur ge-
setzlichen Rentenversicherung sowie um
steuerfreie Zuschüsse des Arbeitgebers
im Sinne des $ 3 Ziff. 62 Satz 2 und 3;

3. Beiträge im Sinne des Absatzes 1 Ziff. 2
und 3, die die nach den Ziffern 1 und 2
abziehbaren Beträge übersteigen, zur
Hälfte, höchstens bis zu 50 vom Hundert
des Höchstbetrags nach Ziffer 1.
(4) Steuerpflichtige, die Anspruch auf

eine Prämie nach dem Wohnungsbau-Prä-
miengesetz haben, können für jedes Kalen-
derjahr wählen, ob sie für Bausparbeiträge
(Absatz 1 Ziff. 3) den Sonderausgabenabzug
oder eine Prämie nach dem Wohnungsbau-
Prämiengesetz erhalten wollen (Wahlrecht).
Das Wahlrecht kann für die Bausparbeiträge
eines Kalenderjahrs nur einheitlich ausgeübt
werden. Steuerpflichtige, denen im Kalen-
derjahr der Beitragsleistung gemeinsam der
Höchstbetrag des $ 3 Abs. 2 des Wohnungs-
bau-Prämiengesetzes zusteht, können ihr
Wahlrecht nur einheitlich ausüben. Eine
Änderung der getroffenenWahl ist nicht
zulässig. Das Wahlrecht wird zugunsten des
Sonderausgabenabzugs dadurch ausgeübt,
daß der Steuerpflichtige einen ausdrück-
lichen Antrag auf Berücksichtigung der be-
treffenden Sonderausgaben stellt.

(5) Der Steuerpflichtige oder Personen,
denen im Kalenderjahr der Beitragsleistung
gemeinsam der Höchstbetrag des $ 2 Abs. 2
des Spar-Prämiengesetzes oder des $ 3 Abs. 2
des Wohnungsbau-Prämiengesetizes zusteht,
können für Bausparbeiträge den Sonderaus-
gabenabzug nicht erhalten, wenn der Steuer-
pflichtige oder eine der bezeichneten Per-
soneneine Prämie nach demSpar-Prämien-
gesetz oder dem Wohnungsbau-Prämienge-
setz beantragt hat (Kumulierungsverbot).
Dies gilt nicht, wenn die Bausparbeiträge,
für die der Sonderausgabenabzug,oder die
prämienbegünstigten Aufwendungen, für die
die Prämie beantragt worden ist, ausschließ-
lich vermögenswirksame Leistungen dar-
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stellen, für die eine Arbeitnehmer-Spar-
zulage (8 12 Abs. I «des Dritten Vermögens-
bildungsgesetzes) gewährt wird.”

e) In dem neuen Absatz 6 erhält Ziffer 1 die
folgende Fassung:
„I. bei Rentenversicherungen gegen Einmal-

beitrag (Absatz 1 Zif. 2 Buchstabe b
Doppelbuchstabe bb), wenn vor Ablauf
von zwölf Jahren seit Vertragsabschluß,
außer im Schadensfall oder bei Erbrin-
gung der vertragsmäßigen Rentenlei-
stung, Einmalbeiträge ganz oder zum
Teil zurückgezahlt oder Ansprüche aus
dem Versicherungsvertrag ganz oder
zum Teil abgetreten oder beliehen wer-
den;”.

In & 10a Abs. 1 werden die Worte „auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung” gestrichen.

$ 10c erhält die folgende Fassung:
„8 10c

Sonderausgaben-Pauschbetrag,
Vorsorge-Pauschbetrag, Vorsorgepauschale
(1) Für Sonderausgaben im Sinne des $ 10

Abs. 1 Ziff. 1, 4 bis 7 und des $ 10b wird ein
Pauschbetrag von 240 Deutsche Mark abgezo-
gen (Sonderausgaben-Pauschbetrag), wenn der
Steuerpflichtige nicht höhere Aufwendungen
nachweist,
(2) Für Vorsorgeaufwendungen ($ 10 Abs. 1

Ziff. 2 und 3) wird ein Pauschbetrag von 300
Deutsche Märk abgezogen (Vorsorge-Pausch-
betrag), wenn der Steuerpflichtige nicht höhere
Aufwendungen nachweist.

(3) Hat der Steuerpflichtige Arbeitslohn be-
zogen, tritt an die Stelle des Vorsorge-Pausch-
betrags nach Absatz 2 eine Vorsorgepauschale.
Die Vorsorgepauschale beträgt
1. acht vom Hundert des Arbeitslohns, höch-

stens 1800 Deutsche Mark zuzüglich 600
Deutsche Mark für jedes Kind {$ 32 Abs. 4
bis 7), zuzüglich

2. acht vom Hundert des Arbeitslohns, höch-
stens 900 Deutsche Mark zuzüglich 300 Deut-
sche Mark für jedes Kind ($32 Abs. 4 bis N),

mindestens 300 Deutsche Mark. Die Vorsorge-
pauschale ist auf den nächsten durch 30 ohne
Rest teilbaren vollen Deutsche-Mark-Betrag ab-
zurunden, wenn sie nicht bereits durch 30 ohne
Rest teilbar ist. Arbeitslohn im Sinne dieser
Vorschrift ist der um die Freibeträge nach $ 19
Abs. 2 und 3 und den Altersentlastungsbetrag
($ 24 a) verminderte Arbeitslohn, höchstens der
Jahresbetrag der maßgebenden Beitragsbemes-
sungsgrenze in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung der Angestellten.
(4) Im Fall der Zusammenveranlagung von

Ehegatten zur Einkommensteuer gilt folgendes:
1. der Betrag von 240 Deutsche Mark des Ab-

satzes 1, der Betrag von 300 Deutsche Mark

des Absatzes 2 und die Beträge von 1800
Deutsche Mark, 900 Deutsche Mark sowie
der Mindestbetrag von 300 Deutsche Mark
des Absatzes 3 sind zu verdoppeln;

2. Absatz 3 ist an Stelle des Absatzes 2 anzu-
wenden, wenn mindestens einer der Ehegat-
ten Arbeitslohn bezogen hat;

3. Absatz 3 Satz 4 ist auf den Arbeitslohn jedes
Ehegatten gesondert anzuwenden.

Bei Steuerpflichtigen, bei denen die tarifliche
Einkommensteuer nach $ 32 a Abs. 6 zu ermit-
teln ist, sind der Betrag von 240 Deutsche Mark
des Absatzes 1 und die Beträge von 1800 Deut-
sche Mark, 900 Deutsche Mark sowie der Min-
destbetrag von 300 Deutsche Mark des Absat-
zes 3 zu verdoppeln.“

In $ 10d werden die Worte „auf Grund ord-
nungsmäßiger Buchführung” gestrichen.

In $ 11Abs. 1wird nach Satz 2 der folgende Satz
eingefügt:
„Für Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit
gilt $ 38 a Abs. 1 Satz 2 und 3."

In $ 12 Ziff, 2 werden hinter den Worten „frei-
willige Zuwendungen" die Worte „‚Zuwendun-
gen auf Grund einer freiwillig begründeten
Rechtspflicht” eingefügt.

In den Klammerzusätzen zu den Überschriften
vor den 8$ 13, 15, 18, 19, 20, 21 und 22 werden
jeweils die Worte „$ 2 Abs. 3" durch die Worte
„$ 2 Abs. 1” ersetzt,

In $ 14 letzter Satz werden die Worte „Abs. 2
bis 5° durch die Worte „Abs. 2 bis 4" ersetzt.

$ 14a wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Ziff. 2 wird das Zitat „$ 2 Abs. 3

Ziff. 2 bis 7” durch das Zitat „$ 2 Abs. 1
Ziff. 2 bis 7" ersetzt.

b) In Absatz 5 werden die Worte „den vor
dem 1. Januar 1974 geltenden Fassungen”
durch die Worte „der vor dem 1. Januar
1974geltenden Fassung" ersetzt.

$ 15wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.
b) Der folgende Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Verluste aus gewerblicher Tierzucht
oder gewerblicherTierhaltungdürfenweder
mit anderen Einkünften aus Gewerbebetrieb
noch mit Einkünften aus anderen Einkunfts-
arten ausgeglichen werden; sie dürfen auch
nicht nach $ 10d abgezogen werden. Die
Verluste mindern jedoch unter den Voraus-
setzungen des $ 10d die Gewinne, die der
Steuerpflichtigein späterenWirtschaftsjah-
ren aus gewerblicher Tierzucht oder gewerb-
licherTierhaltungerzielt.”



In $ 16wird der Absatz 5 gestrichen.

In $ 17Abs. 3 wird der letzte Satz gestrichen.

In $ 18 Abs. 3 leizter Satz werden die Worte
„Abs. 2 bis 5” durch die Worte „Abs. 2 bis 4"
ersetzt.

$ 19wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird gestrichen; Absatz 3 wird
Absatz 2,

b) Im neuen Absatz 2 Satz 1 werden die Zahl
„25" durch die Zahl „40", die Zahl „2 400"
durch die Zahl „4800“ ersetzt und hinter
dem Wort „steuerfrei” der Klammerzusatz
„(Versorgungs-Freibetrag)" eingefügt.

-

c) Hinter dem neuen Absatz 2 werden die fol-
genden Absätze 3 bis 5 angefügt:
„(3) Vom Arbeitslohn, der dem Arbeit-

nehmer in der Zeit vom 8. November bis
31. Dezember aus seinem ersten Dienstver-
hältnis zufließt, ist ein Betrag von 100 Deut-
sche Mark abzuziehen (Weihnachts-Freibe-
trag). Bei einer Veranlagung zur Einkom-
mensteuer und beim Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich ist der Weihnachts-Freibetrag auch zu
berücksichtigen, wenn der Arbeitnehmer in
der genannten Zeit keinen Arbeitslohn be-
zogen hat.

(4) Vom Arbeitslohn ist außerdem ein Be-
trag von 480 Deutsche Mark im Kalender-
jahr abzuziehen (Arbeitnehmer-Freibetrag).

(5) Die Freibeträge nach den Absätzen 3
und 4 dürfen zusammen nur bis zur Höhe des
um einen etwaigen Freibetrag nach Absatz 2
gekürzten Arbeitslohns abgezogen werden."

&20 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird der Punkt hinter der Zif-

fer 5 durch ein Semikolon ersetzt und die
folgende Ziffer 6 angefügt:
„6. außerrechnungsmäßige und rechnungs-

mäßige Zinsen aus den Sparanteilen, die
in den Beiträgen zu Versicherungen auf
den Erlebens- oder Todesfall enthalten
sind. Dies gilt nicht für Zinsen aus
Versicherungen im Sinne des $ 10 Abs. 1
Ziff. 2 Buchstabe b, die mit Beiträgen ver-
rechnet oder im Versicherungsfall oder
im Fall des Rückkaufs des Vertrages
nach Ablauf von zwölf Jahren seit dem
Vertragsabschluß ausgezahlt werden.”

b) Der folgende Absatz 4 wird angefügt:
„(4) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus

Kapitalvermögenist nach Abzug der Wer-
bungskostenein Betrag von 300 Deutsche
Mark abzuziehen (Sparer-Freibetrag). Ehe-
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gatten, die zusammen veranlagt werden,
wird ein gemeinsamer Sparer-Freibetrag von
600 Deutsche Mark gewährt. Der gemein-
sameSparer-Freibetragist bei derEinkunfts-
ermittlung bei jedem Ehegatten je zur Hälfte
abzuziehen; sind die um die Werbungsko-
sten geminderten Kapitalerträge eines Ehe-
gatten niedriger als 300 Deutsche Mark, so
ist der anteilige Sparer-Freibetraginsoweit,
als er die um die Werbungskostengemin-
dertenKapitalerträgediesesEhegattenüber-
steigt, beim anderen Ehegatten abzuziehen.
Der Sparer-Freibetragund der gemeinsame
Sparer-Freibetrag dürfen nicht höher sein
als die um die Werbungskosten geminderten
Kapitalerträge.”

$ 22wird wie folgt geändert:

a) In Ziffer 1 Satz 1wird dasZitat „$ 2 Abs. 3
Ziff. 1 bis 6” durch das Zitat „$ 2 Abs. 1
Ziff. 1 bis 6" ersetzt.

b) In Ziffer 1 Satz 2 werden hinter dem Wort
„freiwillig” die Worte „oder auf Grund
einer freiwillig begründetenRechtspflicht"
eingefügt.

c) Ziffer 3wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Zitat „$ 2 Abs. 3

Ziff. 1 bis 6“ durch das Zitat „$ 2 Abs. 1
Ziff. 1 bis 6" ersetzt.

bb) In Satz 3 wird der Klammerzusatz ge-
strichen.

In $ 23 Abs. 3 wird das Zitat „$ 2 Abs. 3 Ziff. 1
bis 6“ durch das Zitat „$ 2 Abs. 1 Ziff. 1 bis 6"
ersetzt.

In $ 24 werden jeweils die Worte „$ 2 Abs. 3“
durch die Worte „$ 2 Abs. 1" ersetzt.

Hinter $ 24 wird der folgende $ 24a eingefügt:

„824a
Altersentlastungsbetrag

Altersentlastungsbetragist ein Betrag von
40 vom Hundert des Arbeitslohns und der posi-
tiven Summe der Einkünfte, die nicht solche aus
nichtselbständiger Arbeit sind, höchstens je-
doch insgesamt ein Betrag von 3000 Deutsche
Mark im Kalenderjahr. Versorgungsbezüge im
Sinne des $ 19 Abs. 2 und Einkünfte aus Leib-
renten im Sinne des $ 22 Ziff. 1 Buchstabe a
bleiben bei der Bemessung des Betrags außer
Betracht. Der Altersentlastungsbetrag wird
einem Steuerpflichtigen gewährt, der vor dem
Beginn des Kalenderjahrs, in dem er sein Ein-
kommenbezogenhat, das 64. Lebensjahrvoli-
endet hatte. Im Fall der Zusammenveranlagung
von Ehegatten zur Einkommensteuer sind die
Sätze 1bis 3 für jeden Ehegattengesondertan-
zuwenden.“



$ 26 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Salz I werden die Worte u, ZU-

sammenveranlagung ($ 26b) und — jedoch
nur für den Veranlagungszeitraum der Ehe-
schließung — der besonderen Veranlagung
nach & 26c” durch die Worte „und Zusam-
menveranlagung ($26 b)“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „oder -
für den Veranlagungszeilraum der Eheschlie-
Bung — nach $ 26c veranlagt“ gestrichen
und die Worte „betreffende Veranlagungs-
art” durch das Wort „Zusammenveranla-
gung" ersetzt.

8 26 a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Sonderausgaben (88 10 und 10b) und

außergewöhnliche Belastungen ($$ 33 bis
33b) werden, soweit sie die Summe der bei
der Veranlagung jedes Ehegatten in Betracht
kommenden Pauschbeträge oder Pauschalen
($ 10c} übersteigen, bis zur Höhe der bei
einer Zusammenveranlagung der Ehegatten
in Betracht kommenden Höchstbeträge je zur
Hälfte bei der Veranlagung der Ehegatten
abgezogen, wenn nicht die Ehegatten ge-
meinsam eine andere Aufteilung beantragen.
Die nach $ 33b Abs. 5 übertragbaren
Pauschbeträge stehen den Ehegatten insge-
saml nur einmal zu; sie werden jedem Ehe-
gatten zur Hälfte gewährt."

b) Absatz 3 wird gestrichen; Absatz 4 wird Ab-
satz 3.

$ 26b erhält folgende Fassung:

»826b
Zusammenveranlagung von Ehegatten

Bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten
werden die Einkünfte, die die Ehegatten erzielt
haben, zusammengerechnet, den Ehegatten ge-
meinsam zugerechnet und, soweit nichts ande-
res vorgeschrieben ist, die Ehegatten sodann
gemeinsam als Steuerpflichtiger behandelt.“

$ 26 c wird gestrichen.

$ 32 erhält folgende Fassung:

„832
Zu versteuerndes Einkommen,
Sonderfreibeträge, Kinder

(1) Zu versteuerndes Einkommen ist das um
die nach den Absätzen 2 und 3 in Betracht
kommenden Sonderfreibeträge und um die son-
stigen vom Einkommen abzuziehenden Beträge
verminderte Einkommen.

(2) Ein Altersfreibetrag von 720 Deutsche
Mark wird einem Steuerpflichtigen gewährt, der
vor dem Beginn des Kalenderjahrs, in dem er
sein Einkommen bezogen hat, das 64. Lebens-
jahr vollendet hatte. Bei Ehegatten, die nach

den$$26,26b zusammenzur Einkommensteuer
veranlagt werden, verdoppelt sich der Alters-
freibetrag, wenn jeder Ehegatte die Vorausset-
zung des Satzes 1 erfüllt.

(3) Einem Steuerpflichtigen, für den die Vor-
aussetzungen des $ 32a Abs. 5 oder 6 nicht
erfüllt sind und der nicht nach den $$ 26, 26a
getrennt zur Einkommensteuer zu veranlagen
ist, wird ein Haushaltsfreibetrag
1. von 840 DeutscheMark gewährt, wenn er

vor dem Beginn des Kalenderjahrs, in dem
er sein Einkommen bezogen hat, das 49. Le-
bensjahr vollendet hatte, oder

2. von 3000 Deutsche Mark gewährt, wenn
er im Veranlagungszeitraum mindestens ein
Kind hat.
(4) Kinder im Sinne des Absatzes 3 Ziff. 2

sind:
1. leibliche Kinder,
2. Adoptivkinder,
3. Pflegekinder,
4. Stiefkinder, solange die Ehe besteht, durch

die das Stiefkindschaftsverhältnis begründet
worden ist.

Ein Kind eines unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtigen Elternpaares,bei dem die Voraus-
setzungen des $ 26 Abs. 1 Satz 1 nicht vorlie-
gen, wird dem Elternteil zugeordnet, in dessen
Wohnung es erstmals im Kalenderjahr mit
Hauptwohnung gemeldetwar. War das Kind
nicht in einer Wohnung eines Elternteils oder
war es in einer gemeinsamen Wohnung der
Eltern mit Hauptwohnung gemeldet, so wird
es der Mutter zugeordnet; es wird dem Vater
zugeordnet, wenn dieser durch eine Bescheini-
gung des Jugendamtes nachweist, daß es zu
seinem Haushalt gehört hat.
(5) Ein Kind wird in dem Veranlagungszeit-

raum, in dem es lebend geboren wurde, und in
jedem folgenden Veranlagungszeitraum, zu des-
sen Beginn es das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat, berücksichtigt.

(6) Ein Kind, das zu Beginn des Veranla-
gungszeitraums das 18. Lebensjahr, aber noch
nicht das 27. Lebensjahr vollendet hat, wird be-
rücksichtigt, wenn es
1. für einen Beruf ausgebildet wird oder
2. den gesetzlichenGrundwehrdienstoder Zi-

vildienst leistetoder
3. freiwillig für eine Dauer von nicht mehrals

drei Jahren Wehr- oder Polizeivollzugsdienst
leistet, der anstelle des gesetzlichen Grund-
wehrdienstes oder Zivildienstes abgeleistet
wird, oder

4. eine vom gesetzlichen Grundwehrdienst oder
Zivildienst befreiende Tätigkeit als Ent-
wicklungshelfer im Sinne des $ 1 Abs. 1 des
Entwicklungshelfer-Gesetzes ausübt oder

3. ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des
Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen so-
zialen Jahres leistet oder
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6. wegen körperlicher, geistiger oder seeli-
scher Behinderung dauernd erwerbsunfähig
ist.

In den Fällen der Ziffern 2 bis 4 ist Vorausset-
zung, daß durch die Aufnahme des Dienstes
oder der Tätigkeit eineBerufsausbildungunter-
brochen worden ist.

(7) Ein Kind, das zu Beginn des Veranla-
gungszeitraums das 27. Lebensjahr vollendet
hat, wird berücksichtigt, wenn es
1. für einen Beruf ausgebildet wird und der

Abschluß der Berufsausbildung wegen man-
gelnden Studienplatzes oder infolge berufs-
bedingten Wohnortwechsels des Steuer-
pflichtigen sich nachweislich um den Zeit-
raum von der Vollendung des 27. Lebens-
jahrs bis zum Beginn des Veranlagungszeit-
raums verzögert hat oder

2. wegen körperlicher,, geistiger oder seeli-
scher Behinderung dauernd erwerbsunfähig
ist und
a) ledig oder verwitwet ist oder
b) verheiratet ist und sein Ehegatte außer-

stande ist, es zu unterhalten, oder
c) geschieden ist und sein früherer Ehegatte

aa) gesetzlich zum Unterhalt verpflichtet
und außerstandeist, es zu unterhal-
ten, oder

bb) gesetzlich nicht zum Unterhalt ver-
pflichtet ist und es nicht unterhält.”

$ 32 a erhält folgende Fassung:

„g 32a
Einkommensteuertarif

(1) Die tarifliche Einkommensteuer bemißt
sich nach dem zu versteuernden Einkommen.
Sie beträgt vorbehaltlich der $$ 32b, 34 und
34b jeweils in Deutsche Mark
1. für zu versteuernde Einkommen bis 3029

Deutsche Mark: 0;
2. für zu versteuernde Einkommen von 3030

Deutsche Mark bis 16019Deutsche Mark:
0,22 x — 660;

3. für zu versteuernde Einkommen von 16020
Deutsche Mark bis 47 999Deutsche Mark:
[U49,2 y I 505,3)y +3077]y +2858;

4. für zu versteuernde Einkommen von 48000
Deutsche Mark bis 130019 Deutsche Mark:
(100,1z—-6,07)z -1-109,95]z + 4800%z--
16266;

5. für zu versteuernde Einkommen von 130 020
Deutsche Mark an: 0,56 x — 12676.

„X" ist das abgerundete zu versteuernde Ein-
kommen. „y" ist ein Zehntausendstel des 16000
Deutsche Mark übersteigenden Teils des abge-
rundeten zu versteuernden Einkommens. „z“ ist
ein Zehntausendstel des 48000 Deutsche Mark

übersteigenden Teils des abgerundeten zu ver-
steuernden Einkommens.

(2) Das zu versteuernde Einkommen ist
1. auf den nächsten durch 30 ohne Rest teilba-

ren vollen Deutsche-Mark-Betrag abzurun-
den, wenn es nicht mehr als 48 000Deutsche
Mark beträgt und nicht bereits durch 30
ohne Rest teilbar ist,

2. auf den nächsten durch 60 ohne Rest teil-
baren vollen Deutsche-Mark-Betrag abzu-
runden, wenn es mehr als 48000 Deutsche
Mark beträgt und nicht bereits durch 60
ohne Rest teilbar ist.
(3) Die zur Berechnung der tariflichen Ein-

kommensteuer erforderlichen Rechenschritte
sind in der Reihenfolge auszuführen, die sich
nach dem Horner-Schema ergibt. Dabei sind die
sich aus den Multiplikationen ergebenden Zwi-
schenergebnisse für jeden weiteren Rechen-
schritt mit drei Dezimalstellen anzusetzen; die
nachfolgenden Dezimalstellen sind fortzulassen.
Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf den
nächsten vollen Deutsche-Mark-Betrag abzu-
runden.

(4) Für zu versteuernde Einkommen bis
130019 Deutsche Mark ergibt sich die nach den
Absätzen 1 bis 3 berechnete tarifliche Einkom-
mensteuer aus der diesem Gesetz beigefügten
Anlage 1 (Einkommensteuer-Grundtabelle).
(5) Bei Ehegatten, die nach den $$26, 26 b zu-

sammen zur Einkommensteuer veranlagt wer-
den, beträgt die tarifliche Einkommensteuer
vorbehaltlich der $$ 32 b, 34 und 34b das Zwei-
fache des Steuerbetrags, der sich für die Hälfte
ihres gemeinsam zu versteuernden Einkommens
nach den Absätzen 1 bis 3 ergibt (Splitting-Ver-
fahren). Für zu versteuernde Einkommen bis
260039 Deutsche Mark ergibt sich die nach
Satz 1 berechnete tarifliche Einkommensteuer
aus der diesem Gesetz beigefügten Anlage 2
(Einkommensteuer-Splittingtabelle).
(6) Das Verfahren nach Absatz 5 ist auch

anzuwenden zur Berechnung der tariflichen Ein-
kommensteuer für das zu versteuernde Ein-
kommen
1. bei einem verwitweten Steuerpflichtigen für

den Veranlagungszeitraum, der dem Kalen-
derjahr folgt, in dem der Ehegatte verstor-
ben ist, wenn der Steuerpflichtigeund sein
verstorbener Ehegatte im Zeitpunkt seines
Todes die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1
Satz 1 erfüllt haben,

2. bei einem Steuerpflichtigen, dessen Ehe in
dem Kalenderjahr, in dem er sein Einkom-
menbezogenhat, durchTod, Scheidungoder
Aufhebung aufgelöst worden ist, wenn in
diesem Kalenderjahr
a) der Steuerpflichtige und sein bisheriger

Ehegattedie Voraussetzungendes $ 26
Abs. 1 Satz 1 erfüllt haben,

b) der bisherige Ehegatte wieder geheiratet
hat und .



c) der bisherige Ehegatte und dessen neuer
Ehegalte ebenfalls die Voraussetzungen
des $ 26 Abs. 1 Satz 1 erfüllen.

Voraussetzung ist, daß der Steuerpflichtige
nicht nach den $$ 26, 26 a getrennt zur Einkom-
mensteuer veranlagt wird.”

Hinter $ 32a wird der folgende $ 32b einge-
fügt:

„8 32b
Progressionsvorbehalt bei Abkommen zur

Vermeidung der Doppelbesteuerung
Sind bei unbeschränkt Steuerpflichtigen nach

einem Abkommen zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung die aus dem ausländischen Ver-
tragsstaat stammenden Einkünfte steuerfrei, so
ist auf das nach $ 32a Abs. 1 zu versteuernde
Einkommen der Steuersatz anzuwenden, der
sich ergibt, wenn die ausländischen Einkünfte,
ausgenommendie darin enthaltenenaußeror-
dentlichen Einkünfte, bei der Berechnung der
Einkommensteuer einbezogen werden."

$ 33 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1werden die Worte
„zumutbare Eigenbelastung übersteigt,
vom Einkommen”
durch die Worte
„zumulibareBelastung(Absatz 3) über-
steigt, vom Gesamtbetrag der Einkünfte”
ersetzt.

bb) Der letzte Satz wird gestrichen.
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird das Zitat „$ 10 Abs. 1
Ziff. 9" durch das Zitat „$ 10 Abs. 1
Ziff. 7" ersetzt.

bb) Der folgende Satz wird angefügt:
„Aufwendungen,die durch Diätverpfle-
gung entstehen, können nicht als außer-
gewöhnliche Belastung berücksichtigt
werden.”

c) Der folgende Absatz 3 wird angefügt:

b)

a) nach $ 32 a Abs. 1,

zu berechnen ist;
2. bei Steuerpflichtigen mit

a) einem Kind oder zwei Kindern,
b) drei oder mehr Kindern
im Sinne des $ 32 Abs. 4 bis 7

bb)

„Erwachsen einem Steuerpflichtigen
zwangsläufig ($ 33 Abs. 2) Aufwendun-
gen für den Unterhalt und eine etwaige
Berufsausbildung von Personen, für die
im Veranlagungszeitraumweder der
Steuerpflichtige noch eine andere Person
Anspruch auf Kindergeld nach dem
Bundeskindergeldgesetz oder auf andere
Leistungen für Kinder ($ 8 Abs. 1 des
Bundeskindergeldgesetzes) hat, so wird
auf Antrag die Einkommensteuer da-
durch ermäßigt, daß die Aufwendungen,
höchstens jedoch ein Betrag von 3 000
Deutsche Mark im Kalenderjahr für jede
unterhaltene Person, vom Gesamtbetrag
der Einkünfte abgezogen werden."
In Satz 3 wird die erste Zahl „1 200"
durch die Zahl „3000“ und die zweite
Zahl „1 200” durch die Zahl „3 600” er-
setzt.

————-
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minderten Gesamtbetrags der Einkünfte.“



Kindes, für das er Anspruch auf Kindergeld
nach dem Bundeskindergeldgesetz oder auf
andere Leistungen für Kinder ($ 8 Abs. 1 des
Bundeskindergeldgesetzes) hat, so wird auf
Antrag ein Belrag von 1200 Deutsche Mark
im.Kalenderjahr vom Gesamtbetrag der Ein-
künfte abgezogen.“

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In der Einleitung vor Ziffer 1 werden die

Worte „vom Einkommen” durch die
Worte „vom Gesamtbetrag der Ein-
künfte" ersetzt.

bb) In Ziffer 1 wird hinter dem Wort „Kin-
der” der Klammerzusatz „($ 32 Abs. 4
bis 7)" eingefügt.

cc) Hinter Satz 2 wird der folgende Satz
eingefügt:
„Wird eine Steuerermäßigung nach den
Sätzen 1 oder 2 nicht gewährt, so kann
ein Betrag von 1200 Deutsche Mark ab-
gezogen werden, wenn der Steuerpflich-
tige oder sein nicht dauernd getrennt
lebender Ehegatte in einem Heim oder
dauernd zur Pflege untergebracht ist
und die Aufwendungen für die Unter-
bringung Kosten für Dienstleistungen,
die mit denen einer Hausgehilfin oder
Haushaltshilfe vergleichbar sind, ent-
halten.“

dd) Im letzten Satz werden die Worte „1 bis
3" durch die Worte „1 bis 4" ersetzt.

d\) Absatz 6 wird gestrichen.

Hinter $ 33 a wird der folgende $ 33 b eingefügt:
„833b

Pauschbeträge für Körperbehinderte
und Hinterbliebene

(1) Wegen der außergewöhnlichen Belastun-
gen, die Körperbehinderten unmittelbar infolge
ihrer Körperbehinderungerwachsen,wird auf
Antrag ohne Kürzung um die zumutbare Bela-
stung ($ 33 Abs. 3) ein Pauschbetrag abgezogen,
wenn nicht Aufwendungen nachgewiesen oder
glaubhaft gemacht werden, die bei Anwendung
des $ 33 zu einem höheren Abzugsbetrag füh-
ren.

(2) Die Pauschbeträge erhalten
1. Körperbehinderte, deren Minderung der Er-

werbsfähigkeit auf weniger als 50 vom Hun-
dert, aber mindestens 25 vom Hundert fest-
gestellt ist, wenn

a) demKörperbehindertenwegenseinerBe-
hinderung nach gesetzlichen Vorschriften
Renten oder andere laufende Bezüge zu-
stehen, und zwar auch dann, wenn das
Recht auf die Bezügeruht oder der An-
spruch auf die Bezüge durch Zahlung
eines Kapitals abgefundenworden ist,
oder

b) die Körperbehinderung zu einer äußerlich
erkennbaren dauernden Einbuße der kör-
perlichen Beweglichkeit geführt hat oder
auf einer typischen Berufskrankheit be-
ruht;

2. Körperbehinderte, deren Minderung der Er-
werbsfähigkeit auf mindestens 50 vom Hun-
dert festgestellt ist.
(3) Die Höhe des Pauschbetrags richtet sich

nach der dauernden Minderung der Erwerbs-
fähigkeit des Körperbehinderten, soweit diese
nicht überwiegend auf Alterserscheinungen be-
ruht. Als Pauschbeträge werden gewährt:

StuteBeamdde
v.H. v.H. DM

1 25 bis 34 600
2 35 bis 44 840
3 45 bis 54 1110
4 55 bis 64 1410
5 65 bis 74 1740
6 75 bis 84 2.070
7 85 bis 90 2400
8 91 bis 100 (Erwerbs- 2760

unfähigkeit)

Für Blinde und für Körperbehinderte, die
infolge der Körperbehinderung ständig so hilf-
los sind, daß sie nicht ohne fremde Wartung
und Pflege bestehen können, erhöht sich der
Pauschbetrag auf 7 200Deutsche Mark.
(4) Personen, denen laufende Hinterbliebe-

nenbezüge bewilligt worden sind, erhalten auf
Antrag einen Pauschbetrag von 720 Deutsche
Mark, wenn die Hinterbliebenenbezüge ge-
leistetwerden
1. nach dem Bundesversorgungsgesetz oder

einem anderen Gesetz, das die Vorschriften
des Bundesversorgungsgesetzes über Hin-
terbliebenenbezüge für entsprechend an-
wendbar erklärt, oder

2. nach den Vorschriften über die gesetzliche
Unfallversicherung oder

3, nach den beamtenrechtlichen Vorschriften
an Hinterbliebene eines an den Folgen eines
Dienstunfalls verstorbenen Beamten oder

4. nach den Vorschriften des Bundesentschä-
digungsgesetzes über die Entschädigung für
SchädenanLeben,Körper oderGesundheit.

Der Pauschbetrag wird auch dann gewährt,
wenn das Recht auf die Bezüge ruht oder der
Anspruch auf die Bezüge durch Zahlung eines
Kapitals abgefunden worden ist.

(5) Steht der Pauschbetrag für Körperbehin-
derte oder der Pauschbetrag für Hinterbliebene
einem Kind des Steuerpflichtigen ($ 32 Abs. 4



bis 7) zu, so wird der Pauschbetrag auf Antrag
auf den Steuerpflichtigen übertragen, wenn ihn
das Kind nicht in Anspruch nimmt.
(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt,

durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates zu bestimmen, wie nachzuweisen
ist, daß die Voraussetzungen für die Inanspruch-
nahme der Pauschbeträge vorliegen.“

$ 34 Abs. 1wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 letzter Halbsatz erhält die folgende

Fassung:
„wenn die tarifliche Einkommensteuer nach
dem gesamten zu versteuernden Einkommen
zuzüglich der nach einem Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung von der
Einkommensteuer freigestellten ausländi-
schen Einkünfte zu bemessen wäre."

b) In Satz 2 werden die Worte „den restlichen
zu versteuernden Einkommensbetrag” durch
die Worte „das restliche zu versteuernde
Einkommen" und das Zitat „der $$ 34b und
34c" durch das Zitat „des $ 34b" ersetzt.

In $ 34b Abs.4 wird Ziffer 3 gestrichen; die
bisherige Ziffer 4 wird Ziffer 3.

Vor $ 34c werden die folgenden Überschriften
eingefügt:

„V. Steuerermäßigungen
1. Steuerermäßigung

bei ausländischen Einkünften”,

$ 34c.wird wie folgt geändert:
a) Die Überschriftwird gestrichen.
b) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „die

sich bei der Veranlagung des Einkommens
(einschließlichder ausländischenEinkünfte)
ergebende deutsche Einkommensteuer" durch
die Worte „die sichbei der Veranlagungdes
zu versieuernden Einkommens (einschließ-
lich der ausländischen Einkünfte) nach den
$832 a, 32b, 34 und 34b ergebende deutsche
Einkommensteuer” ersetzt.

c) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte „den
restlichen zu versteuernden Einkommens-
betrag“ durch die Worte „das restlihe zu
versteuernde Einkommen” ersetzt.

$ 34 d wird gestrichen.

Die Überschriften vor $ 35 werden durch die
Überschrift

„2. Steuerermäßigung bei Belastung
mit Erbschaftsteuer”

ersetzt.

„8 35
Sind bei der Ermittlung des Einkommens Ein-

künfte berücksichtigt worden, die im Veranla-
gungszeitraum oder in den vorangegangenen
vier Veranlagungszeiträumen als Erwerb von
Todes wegen der Erbschaftsteuer unterlegen ha-
ben,sowird auf Antrag die umsonstigeSteuer-
ermäßigungen gekürzte tarifliche Einkommen-
steuer, die auf diese Einkünfte anteilig entfällt,
um den in Satz 2 bestimmten Hundertsatz er-
mäßigt. Der Hundertsatz bemißt sich nach dem
Verhältnis, in dem die festgesetzteErbschaft-
steuer zu dem Betrag steht, der sich ergibt,
wenn dem erbschaftsteuerpflichtigenErwerb
($ 10Abs. 1 Erbschaftsteuergesetz)die Freibe-
träge nach den $$ 16 und 17 und der steuer-
freie Betragnach $ 5 des Erbschaftsteuergeset-
zes hinzugerechnet werden. Die Sätze 1 und 2
gelten nicht, soweit Erbschaftsteuer nach $ 10
Abs. 1Ziff. 1 abgezogen wird.”

88 36 und 37 einschließlich der Überschriften vor
$36eingefügt:

„VI. Steuererhebung
1. Erhebung der Einkommensteuer

$ 36
EntstehungundTilgung derEinkommensteuer
(1) Die Einkommensteuer entsteht, soweit

in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist,
mit Ablauf des Veranlagungszeitraums.
(2) Auf die Einkommensteuerwerden ange-

rechnet:
1. die für den Veranlagungszeitraum entrichte-

ten Einkommensteuer-Vorauszahlungen
($ 37);

2. die durch Steuerabzug erhobene Einkommen-
steuer, soweit sie auf die bei der Veranla-
gung erfaßten Einkünfte entfällt und nicht
die Erstattung beantragt oder durchgeführt
worden ist,
(3) Die Steuerbeträge nach Absatz 2 Ziff. 1

und 2 sind jeweils auf volle Deutsche Mark auf-
zurunden. Bei den durch Steuerabzug erhobenen
Steuern ist jeweils die Summe der Beträge einer
einzelnen Abzugsteuer aufzurunden; die Summe
dervon Kapitalerträgenim Sinnedes$43Abs. 1
Ziff. 3 bis 5 erhobenenKapitalertragsteuerist
gesondert aufzurunden.

(4) Wenn sich nach der Abrechnung ein Über-
schußzuungunstendes Steuerpflichtigenergibt,
hat der Steuerpflichtige(Steuerschuldner)die-
sen Betrag, soweit er den fällig gewordenen,
aber nicht entrichtetenEinkommensteuer-Vor-
auszahlungen entspricht, sofort, im übrigen in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des
Steuerbescheidszu entrichten (Abschlußzah-
lung). Wenn sich nach der Abrechnung ein Über-



schuß zugunsten des Steuerpflichtigen ergibt,
wird dieserdemSteuerpflichtigennachBekannl-
gabe des Steuerbescheids ausgezahlt. Bei Ehe-
gatten, die nach den $$ 26, 26b zusammen zur
Einkommensteuer veranlagt worden sind, wirkt
die Auszahlung an einen Ehegatten auch für und
gegen den anderen Ehegatten.

8 37
Einkommensteuer-Vorauszahlung

(1) Der Steuerpflichtige hat am 10. März,
10.Juni, 10. September und 10.Dezember Vor-
auszahlungen auf die Einkommensteuer zu ent-
richten, die er für den laufenden Veranlagungs-
zeitraum voraussichtlich schulden wird. Die Ein-
kommensteuer-Vorauszahlung entsteht jeweils
mit Beginn des Kalendervierteljahrs, in dem die
Vorauszahlungen zu entrichten sind, oder, wenn
die Steuerpflicht erst im Laufe des Kalender-
vierteljahrs begründet wird, mit Begründung
der Steuerpflicht.
(2) Die Oberfinanzdirektionen können für

Steuerpflichtige, die überwiegend Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft erzielen, von Absatz 1
Satz 1 abweichende Vorauszahlungszeitpunkte
bestimmen. Das gleiche gilt für Steuerpflichtige,
die überwiegend Einkünfte oder Einkunftsteile
aus nichtselbständiger Arbeit erzielen, die der
Lohnsteuer nicht unterliegen.

(3) Das Finanzamt setzt die Vorauszahlun-
gen durch Vorauszahlungsbescheid fest. Die
Vorauszahlungen bemessen sich grundsätzlich
nach der Einkommensteuer, die sich nach An-
rechnung der Steuerabzugsbeträge ($ 36 Abs. 2
Ziff. 2) bei der letzten Veranlagung ergeben hat.
Das Finanzamt kann bis zum Ablauf des auf den
Veranlagungszeitraum folgenden Kalenderjahrs
die Vorauszahlungen an die Einkommensteuer
anpassen, die sich für den Veranlagungszeit-
raumvoraussichtlichergebenwird. Bei der An-
wendung der Sätze 2 und 3 bleiben Beiträge
im Sinne des $ 10 Abs. 1 Ziff. 3 stets und Auf-
wendungen im Sinne des $ 10 Abs. 1 Ziff. 1, 4
bis 7, der $$ 10b und 33 sowie die abziehbaren
Beträge nach $ 33a, wenn die Aufwendungen
und abziehbaren Beträge insgesamt 1800 Deut-
sche Mark nicht übersteigen, außer Ansatz.
(4) Bei einer nachträglichen Erhöhung der

Vorauszahlungen ist die letzte Vorauszahlung
für den Veranlagungszeitraum anzupassen. Der
Erhöhungsbetrag ist innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe des Vorauszahlungsbescheids
zu entrichten.”

Die $$ 38 bis 42a werden durch die folgenden
$$ 38, 38a, 38b, 38c, 39, 39 a, 39b, 39 c, 39 d,
40, 40a, 41, Ala, 41b, Alc, 42, 42a, 42b, 42c,
42.d,42e, 42 f ersetzt:

„838
ErhebungderLohnsteuer

(1) Bei Einkünften aus nichtselbständiger
Arbeit wird Einkommensteuer durch Abzug vom
Arbeitslohn erhoben (Lohnsteuer), soweit der

Arbeitslohn von einem Arbeitgeber gezahlt
wird, der im Inland einen Wohnsitz, seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäftsleitung,
seinen Sitz, eine Betriebstätte oder einen stän-
digen Vertreter hat (inländischer Arbeitgeber).
Der Lohnsteuer unterliegt auch der im Rahmen
des Dienstverhältnisses üblicherweise von
einem Dritten für eine Arbeitsleistung gezahlte
Arbeitslohn.
(2) Der Arbeitnehmer ist Schuldner der Lohn-

steuer. Die Lohnsteuer entsteht in dem Zeit-
punkt, in dem der Arbeitslohn dem Arbeitneh-
mer zufließt.

(3) Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer für
Rechnung des Arbeitnehmers bei jeder Lohn-
zahlung vom Arbeitslohn einzubehalten. Bei ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts hat
die öffentliche Kasse, die den Arbeitslohn zahlt,
die Pflichten des Arbeitgebers.

(4) Wenn der vom Arbeitgeber geschuldete
Barlohn zur Deckung der Lohnsteuer nicht aus-
reicht, hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber
den Fehlbetrag zur Verfügung zu stellen oder
der Arbeitgeber einen entsprechendenTeil der
anderen Bezüge des Arbeitnehmers zurückzube-
halten. Soweit der Arbeitnehmer seiner Ver-
pflichtung nicht nachkommt und der Arbeitge-
ber den Fehlbetrag nicht durch Zurückbehal-
tung von anderen Bezügen des Arbeitnehmers
aufbringen kann, hat der Arbeitgeber dies dem
Betriebstättenfinanzamt ($ Ala Abs. 1 Ziff. 1)
anzuzeigen. Das Finanzamt hat die zu wenig er-
hobene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzu-
fordern.

838a
Höhe der Lohnsteuer

(1) Die Jahreslohnsteuer bemißt sich nach
dem Arbeitslohn, den der Arbeitnehmer im Ka-
lenderjahr bezieht (Jahresarbeitslohn).Laufen-
der Arbeitslohn gilt in dem Kalenderjahr als be-
bezogen, in dem der Lohnzahlungszeitraum en-
det; in den Fällen des $ 39b Abs. 5 Satz1 tritt
der Lohnabrechnungszeitraum an die Stelle des
Lohnzahlungszeitraums. Arbeitslohn, der nicht
als laufenderArbeitslohn gezahltwird (sonstige
Bezüge), wird in dem Kalenderjahr bezogen, in
dem er dem Arbeitnehmer zufließt.

(2) Die Jahreslohnsteuer wird nach dem Jah-
resarbeitslohn so bemessen, daß sie der Einkom-
mensteuer entspricht, die der Arbeitnehmer
schuldet, wenn er ausschließlich Einkünfte aus
nichtselbständigerArbeit erzielt.
(3) Vom laufenden Arbeitslohn wird die

Lohnsteuer jeweils mit dem auf den Lohnzah-
lungszeitraum fallenden Teilbetrag der Jahres-
lohnsteuer erhoben, die sich bei Umrechnung
des laufenden Arbeitslohns auf einen Jahres-
arbeitslohnergibt.Von sonstigenBezügenwird
die Lohnsteuer mit dem Betrag erhoben, der zu-
sammen mit der Lohnsteuer für den laufenden
Arbeitslohn des Kalenderjahrs und für etwa im
Kalenderjahr bereits gezahlte sonstigeBezüge
die voraussichtliche Jahreslohnsteuer ergibt.



(4) Bei der Ermittlung der Lohnsteuer wer-
den die Besteuerungsgrundlagen des Einzelfalls
durch die Einreihung der Arbeitnehmer in
Steuerklassen ($ 38 b), Aufstellung von entspre-
chenden Lohnsteuertabellen ($ 38c) und Aus-
stellung von entsprechenden Lohnsteuerkarten
($ 39) sowie Feststellung von Freibeträgen
($ 39a) berücksichtigt.

$38b
Lohnsteuerklassen

Für die Durchführung des Lohnsteuerabzugs
werden unbeschränkt einkommensteuerpflich-
tige Arbeitnehmer in Steuerklassen eingereiht.
Dabei gilt folgendes:
1. In die Steuerklasse I gehören Arbeitnehmer,

die
a) ledig sind,
b) verheiratet, verwitwet oder geschieden

sind und bei denen die Voraussetzungen
für die Steuerklasse III oder IV nicht
erfüllt sind;

2. in die Steuerklasse II gehören die unter Zif-
fer 1 bezeichneten Arbeitnehmer,
a) wenn sie vor Beginn des Kalenderjahrs

das 49. Lebensjahr vollendet haben oder
b) wenn sie mindestens ein Kind ($ 32

Abs. 4 bis 7) haben;

mer,

a) die verheiratet sind, wenn beide Ehegat-
ten unbeschränkt einkommensteuerpflich-
tig sind und nicht dauernd getrennt leben
und
aa) der Ehegatte des Arbeitnehmers kei-

nen Arbeitslohn bezieht oder
bb) der Ehegatte des Arbeitnehmers auf

Antrag beider Ehegatten in die
Steuerklasse V eingereiht wird,

b) die verwitwet sind, wenn sie und ihr ver-
storbener Ehegatte im Zeitpunkt seines
Todes unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig waren und in diesem Zeitpunkt
nicht dauernd getrennt gelebt haben, für
das Kalenderjahr, das dem Kalenderjahr
folgt, in dem der Ehegatte verstorben ist,

c) deren Ehe aufgelöst worden ist, wenn
aa) im Kalenderjahr der Auflösung der

Ehe beide Ehegatten unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig waren und
nicht dauernd getrennt gelebt haben
und

bb) der andere Ehegatte wieder geheira-
tet hat, von seinem neuen Ehegatten
nicht dauernd getrennt lebt und er
und sein neuer Ehegatte unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig
sind,

für das Kalenderjahr, in dem die Ehe auf-
gelöst worden ist;

4. in die Steuerklasse IV gehören Arbeitneh-
mer, die verheiratet sind, wenn beide
Ehegatten unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtig sind und nicht dauernd getrennt le-
ben und der Ehegatte des Arbeitnehmers
ebenfalls Arbeitslohn bezieht;

5. in die Steuerklasse V gehören die unter Zif-
fer 4 bezeichneten Arbeitnehmer, wenn der
Ehegatte des Arbeitnehmers auf Antrag bei-
der Ehegatten in die Steuerklasse III einge-
reiht wird;

6. die Steuerklasse VI gilt bei Arbeitnehmern,
die nebeneinander von mehreren Arbeitge-
bern Arbeitslohn beziehen, für die Einbehal-
tung der Lohnsteuer vom Arbeitslohn aus
dem zweiten und weiteren Dienstverhältnis.

8 38c
Lohnsteuertabellen

(1) Der Bundesminister der Finanzen hat auf
der Grundlage der diesem Gesetz beigefügten
Anlagen I und2 (Einkommensteuertabellen) eine
Jahreslohnsteuertabelle für Jahresarbeitslöhne
bis zu 120000 Deutsche Mark aufzustellen und
bekanntzumachen. In der Jahreslohnsteuer-
tabelle sind die für die einzelnen Steuerklassen
in Betracht kommenden Jahreslohnsteuerbe-
träge auszuweisen. Die Jahreslohnsteuerbeträge
sind für die Steuerklassen I, II und IV aus der An-
lage 1, für die Steuerklasse III aus der Anlage 2
abzuleiten. Die Jahreslohnsteuerbeträge für die
Steuerklassen V und VI sind aus einer für die-
sen Zweck zusätzlich aufzustellenden Einkom-
mensteuertabelle abzuleiten; in dieser Tabelle
ist für die nach $ 32a Abs. 2 abgerundeten Be-
träge des zu versteuernden Einkommens jeweils
die Einkommensteuer auszuweisen, die sich aus
dem Unterschiedsbetrag zwischen der Einkom-
mensteuer für das Zweieinhalbfache und der
Einkommensteuer für das Eineinhalbfache des
abgerundeten zu versteuerınden Einkommens
nach der Anlage 2 ergibt; die auszuweisende
Einkommensteuer beträgt jedoch mindestens
22 vom Hundert des abgerundeten zu versteu-
ernden Einkommens. Die in den Einkommen-
steuertabellen ausgewiesenen Beträge des zu
versteuernden Einkommens sind in einen Jah-
resarbeitslohn umzurechnen durch Hinzurech-
nung .

I. des Arbeitnehmer-Freibetrags ($ 19 Abs. 4)
für die Steuerklassen Ibis V,

N des Werbungskosten-Pauschbetrags ($ 9a
Ziff. 1) für die Steuerklassen I bis V,

3. des Sonderausgaben-Pauschbetrags ($ 10c
Abs. 1) von 240 Deutsche Mark für die
Steuerklassen I, IT und IV und von 480 Deut- '
sche Mark für die Steuerklasse III,

4. der Vorsorgepauschale ($ 10c Abs. 3)
a) für die Steuerklassen I und II in Höhe des

8 10c Abs. 3 Satz 2,
b) für die Steuerklasse III in Höhe des $ 10c

Abs. 4 Ziff. 1,



c) für die Steuerklasse IV in Höhe des $ 10c
Abs. 3 Satz 2 mit der Abweichung, daß
an die Stelle der Beträge von 600 und 300
Deutsche Mark des $ 10c Abs. 3 Ziff. 1
und 2 die Beträge von 300 und 150Deut-
sche Mark treten,

d) für die Steuerklasse V in folgender Höhe:
acht vom Hundert des Jahresarbeitslohns,
soweit dieser den Unterschiedsbetrag
zwischen 45 000 Deutsche Mark und dem
Jahresbetrag der Beitragsbemessungs-
grenze in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung der Angestellten nicht über-
steigt; $ 10c Abs. 3 Satz 3 ist anzuwen-
den,

a des Haushaltsfreibetrags ($ 32 Abs. 3) für die
Steuerklasse II,

6. eines Rundungsbetrags von 24 Deutsche
Mark für die Steuerklasse VI.

Der Jahreslohnsteuertabelle ist eine dieser Vor-
schrift entsprechende Anleitung zur Ermittlung
der Lohnsteuer für die 120000 Deutsche Mark
übersteigenden Jahresarbeitslöhne anzufügen.

(2) Der Bundesminister der Finanzen hat aus
der Jahreslohnsteuertabelle eine Monatslohn-
steuertabelle für Arbeitslöhne bis zu 10000
Deutsche Mark, eine Wochenlohnsteuertabelle
für Wochenarbeitslöhne bis zu 1400 Deutsche
Mark und eine Tageslohnsteuertabelle für Ta-
gesarbeitslöhne bis zu 200 Deutsche Mark abzu-
leiten und bekanntzumachen. Dabei sind die An-
fangsbeträge der Arbeitslohnstufen und die
Lohnsteuerbeträge für die Monatslohnsteuer-
tabelle mit einem Zwölftel, für die Wochenlohn-
steuertabelle mit 7/360 und für die Tageslohn-
steuertabelle mit 1/360 der Jahresbeträge anzu-
setzen. Bei der Berechnung der Arbeitslohnstu-
fen und der Lohnsteuerbeträge für die Wochen-
und Tageslohnsteuertabellen bleiben Bruchteile
eines Pfennigs außer Ansatz. Bei der Berechnung
der Lohnsteuerbeträge für die Monatslohn-
steuertabelle sind die Lohnsteuerbeträge auf
den nächsten durch 10 teilbaren Pfennigbetrag
abzurunden. Absatz 1 letzter Satz ist sinnge-
mäß anzuwenden,

$ 39
Lohnsteuerkarte

(1) Die Gemeinden haben den unbeschränkt
einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmern für
jedes Kalenderjahr unentgeltlich eine Lohn-
steuerkarte nach amtlich vorgeschriebenem Mu-
ster auszustellenund zu übermitteln.Steht ein
Arbeitnehmer nebeneinander bei mehreren Ar-
beitgebernin einemDienstverhältnis,so hat die
Gemeinde eine entsprechende Anzahl Lohn-
steuerkarten unentgeltlich auszustellen und zu
übermitteln. Wenn eine Lohnsteuerkarte ver-
lorengegangen,unbrauchbargewordenoderzer-
stört worden ist, hat die Gemeinde eine Ersatz-
Lohnsteuerkarte auszustellen. Hierfür kann die
ausstellende Gemeinde von dem Arbeitnehmer

eine Gebühr bis 3 Deutsche Mark erheben; das
Verwaltungskostengesetz ist anzuwenden.

(2) Für die Ausstellung der Lohnsteuerkarte
ist die Gemeinde örtlich zuständig, in deren Be-
zirk der Arbeitnehmer am 20. September des
dem Kalenderjahr, für das die Lohnsteuerkarte
gilt, vorangehenden Jahrs oder erstmals nach
diesem Stichtag seine Hauptwohnung oder in Er-
mangelung einer Wohnung seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hatte. Bei verheirateten Arbeitneh-
mern gilt als Hauptwohnung die Hauptwohnung
der Familie oder in Ermangelung einer Fami-
lienwohnung die Hauptwohnung des älteren
Ehegatten, wenn beide Ehegatten unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig sind und nicht dau-
ernd getrennt leben.
(3) Die Gemeinde hat auf der Lohnsteuer-

karte insbesondere jeweils in Buchstaben den
Familienstand, die Steuerklasse ($ 38b) und die
Zahl der Kinder des Steuerpflichtigen, die das
18.Lebensjahr noch nicht vollendet haben ($ 32
Abs. 4 und 5), einzutragen. Für die Eintragungen
sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalender-
jahrs maßgebend, für das die Lohnsteuerkarte
gilt. Hat der ArbeitnehmerKinder, die zu Be-
ginn des Kalenderjahrs das 18. Lebensjahr voll-
endet haben ($ 32 Abs, 6 und 7), so wird die
auf der Lohnsteuerkarte eingetragene Steuer-
klasse und Zahl der Kinder vom Finanzamt auf
Antrag geändert. Die Eintragung des Familien-
stands, der Steuerklasse und der Zahl der Kin-
der ist die gesonderte Feststellung von Besteue-
rungsgrundlagen, die jederzeit, auch rückwir-
kend, geändert werden kann. Der Eintragung
braucht eine Belehrung über den zulässigen
Rechtsbehelf nicht beigefügt zu werden.

(4) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die
Eintragung der Steuerklasse, des Familienstan-
des und der Zahl der Kinder auf der Lohnsteuer-
karte umgehend ändern zu lassen, wenn die Ein-
tragung auf der Lohnsteuerkarte von den Ver-
hältnissen zu Beginn des Kalenderjahrs zu-
gunsten des Arbeitnehmers abweicht. Die An-
derung von Eintragungen im Sinne des Absat-
zes 3 Satz 1 ist bei der Gemeinde, die Änderung
von Eintragungen im Sinne des Absatzes 3
Satz 3 beim Finanzamt zu beantragen. Kommt
der Arbeitnehmer seiner Verpflichtung nicht
nach, so hat die Gemeinde oder das Finanzamt
die Eintragung von Amts wegen zu ändern; der
Arbeitnehmerhat die Lohnsteuerkarteder Ge-
meinde oder dem Finanzamt auf Verlangen vor-
zulegen. Unterbleibt die Änderung der Ein-
tragung, hat das Finanzamt zuwenig erhobene
Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzufordern,
wenn diese 20 Deutsche Mark übersteigt; hierzu
hat die Gemeinde dem Finanzamt die Fälle mit-
zuteilen, in denen eine von ihr vorzunehmende
Änderung unterblieben ist.

(5) Treten bei einem Arbeitnehmer im Laufe
des Kalenderjahrs,für das die Lohnsteuerkarte
gilt, die Voraussetzungenfür eine ihm günsti-
gere Steuerklasse oder Zahl der Kinder ein, SO
kann der Arbeitnehmer bis zum 30. November



bei der Gemeinde, in den Fällen des $ 32 Abs. 6
und 7 beim Finanzamt die Anderung der Ein-
tragung beantragen, Die Anderung ist mit Wir-
kung von dem Tage an vorzunehmen, an dem
erstmals die Voraussetzungen für die Änderung
vorlagen. Ehegalten, die beide in einem Dienst-
verhältnis stehen, können im Laufe des Kalen-
derjahrs einmal, spätestens bis zum 30. Novem-
ber, bei der Gemeinde beantragen, die auf ihren
Lohnsteuerkarten eingetragenen Steuerklassen
in andere nach $ 38b Ziff, 3 bis 5 in Betracht
kommendeSteuerklassenzu ändern. Die Ge-
meinde hat die Änderung mit Wirkung vom Be-
ginn des auf die Antragstellung folgenden Ka-
lendermonats an vorzunehmen.
(6) Die Gemeinden sind insoweit, als sie

Lohnsteuerkarten auszustellen, Eintragungen
auf den Lohnsteuerkarten vorzunehmen und
zu ändern haben, örtliche Landesfinanzbehör-
den. Sie sind insoweit verpflichtet, den Anwei-
sungen des örtlich zuständigen Finanzamts
nachzukommen. Das Finanzamt kann erforder-
lichenfalls Verwaltungsakte, für die eine Ge-
meinde sachlich zuständig ist, selbst erlassen,
Der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber oder andere
Personen dürfen die Eintragung auf der Lohn-
steuerkarte nicht ändern oder ergänzen.

8 39a
Freibetrag beim Lohnsteuerabzug

(1) Auf der Lohnsteuerkarte wird als vom
Arbeitslohn abzuziehenderFreibetragdie Sum-
me der folgenden Beträge eingetragen:
1. der Altersfreibetrag ($ 32 Abs. 2):
2. die Pauschbeträge für Körperbehinderte und

Hinterbliebene ($33 b),
3. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus

nichtselbständiger Arbeit anfallen, soweit
sie den Werbungskosten-Pauschbetrag ($ 9 a
ZifE,1)übersteigen,

4. Sonderausgaben im Sinne des $ 10 Abs. 1
Ziff. 1, 4 bis 7 und des $ 10.b, soweit sie den
Sonderausgaben-Pauschbetrag von 240 Deut-
sche Mark übersteigen,

3. der Betrag, der nach den $$ 33 und 33a
wegen außergewöhnlicher Belastungen zu
gewähren ist,

6. der Betrag der negaliven Einkünfte aus
Vermietung und Verpachtung, der sich bei
Inanspruchnahme der erhöhten Absetzungen
nach $ 7b oder $ 54 oder nach $ 14a des
Berlinförderungsgesetzes voraussichtlich er-
geben wird.
(2) Die Gemeinde hat den Altersfreibetrag

und nach Anweisung des Finanzamts die
Pauschbeträge für Körperbehinderte und Hin-
terbliebene bei der Ausstellung der Lohnsteuer-
karten in einer Summe von Amts wegen einzu-
tragen; dabei ist der Freibetrag durch Auftei-
lung in Monatsfreibeträge,erforderlichenfalls
Wochen- und Tagesfreibelräge, jeweils auf das

Kalenderjahr gleichmäßig zu verteilen. Der Ar-
beitnehmer kann beim Finanzamt die Eintra-
gung des nach Absatz 1 insgesamt in Beiracht
kommenden Freibetrags beantragen. Der An-
trag kann nur nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck bis zum 30. November des Kalender-
jahrs gestellt werden, für das die Lohnsteuer-
kartegilt. DerAntrag ist hinsichtlicheinesFrei-
betrags aus der Summe der nach Absatz 1
Ziff. 3 bis 5 in Betracht kommenden Aufwen-
dungen, und Beträge unzulässig, wenn die Auf-
wendungen im Sinne des $ 9, des $ 10 Abs. 1
Ziff. 1, A bis 7, der 8$ 10b und 33 sowie die
abziehbaren Beträge nach $ 33a insgesamt
1800 Deutsche Mark nicht übersteigen. Das
Finanzamt hat den Freibetrag durch Aufteilung
in Monatsfreibeträge, erforderlichenfalls Wo-
chen- und Tagesfreibeträge, jeweils auf die
der Antragstellung folgenden Monate des Ka-
ienderjahrs gleichmäßig zu verteilen. Abwei-
chend hiervon darf ein Freibetrag, der im Mo-
nat Januar eines Kalenderjahrs beantragt wird,
mit Wirkung vom 1. Januar dieses Kalender-
jahrs an eingetragen werden.

(3) Für Ehegatten, die beide unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig sind und nicht dau-
ernd getrennt leben, ist jeweils die Summe der
nach Absatz 1 Ziff. 1, 2, 4 bis 6 in Betracht
kommenden Beträge gemeinsam zu ermitteln;
in den Fällen des Absatzes 1 Ziff. 4 tritt an die
Stelle des Sonderausgaben-Pauschbetragsvon
240Deutsche Mark der Sonderausgaben-Pausch-
betrag von 480 Deutsche Mark. Für die Anwen-
dung des Absatzes2 Satz 4 ist die Summeder
für beide Ehegatten in Betracht kommenden
Aufwendungen im Sinne des $ 9, des $ 10Abs. I
Ziff. 1, 4 bis 7, der $$ 10b und 33 sowie der ab-
ziehbaren Beträge nach $ 33a maßgebend. Die
nach Satz 1 ermittelte Summe ist je zur Hälfte
auf die Ehegatten aufzuteilen, wenn für jeden
Ehegatten eine Lohnsteuerkarte ausgeschrie-
ben worden ist und die Ehegatten keine andere
Aufteilung beantragen. Für einen Arbeitneh-
mer, dessen Ehe in dem Kalenderjahr, für das
die Lohnsteuerkarte gilt, aufgelöst worden ist
und dessen bisheriger Ehegatte in. demsel-
ben Kalenderjahr wieder geheiratet hat, sind
die nach Absatz 1 in Betracht kommenden Be-
träge ausschließlich auf Grund der in seiner
Person erfüllten Voraussetzungen zu ermitteln.
(4) Die Eintragungeines Freibetragsauf der

Lohnsteuerkarte ist die gesonderte Feststellung
einer Besteuerungsgrundlage, die jederzeit,
auch rückwirkend, geändert werden kann. Der
Eintragung braucht eine Belehrung über den
zulässigen Rechtsbehelf nicht beigefügt zu
werden. Ein mit einer Belehrung über den zu-
lässigen Rechtsbehelf versehener schriftlicher
Bescheid ist jedoch zu erteilen, wenn dem An-
trag des Arbeitnehmers nicht in vollem Umfang
entsprochen wird.
($) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, un-

verzüglichdie Änderungeines auf seinerLohn-
steuerkarte eingetragenen Freibetrags zu bean-
tragen, wenn bei dessen Ermittlung



1. Aufwendungen für die Benutzung eines eige-
nen Kraflfahrzeugs zu Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte ($ 9 Abs. 1
Ziff. 4),

2. Mehraufwendungen für doppelte Haushalts-
führung ($9 Abs. 1Ziff, 5),

3. Unterhaltsaufwendungen {$33a Abs. 1 und
2) oder

4. Aufwendungen für eine Hausgehilfin oder
für vergleichbare Dienstleistungen ($ 33a
Abs. 3)

berücksichtigt worden sind und die Verhält-
nisse sich im Laufe des Kalenderjahrs derart
ändern, daß die Aufwendungen um mindestens
400Deutsche Mark geringer sein werden.

(6) Ist in den Fällen des Absatzes 5 zu wenig
Lohnsteuer erhoben worden, so hat das Finanz-
amtden Fehlbeiragvom Arbeitnehmernachzu-
fordern, wenn er 20 Deutsche Mark übersteigt.

8 39b
Durchführung des Lohnsteuerabzugs

für unbeschränkt einkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer

(1) Für die Durchführung des Lohnsteuer-
abzugs hat der unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtige Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber
vor Beginn des Kalenderjahrs oder beim Eintritt
in das Dienstverhältnis eine Lohnsteuerkarte
vorzulegen. Der Arbeitgeber hat die Lohn-
steuerkarte während des Dienstverhältnisses
aufzubewahren.Er hat sie dem Arbeitnehmer
während des Kalenderjahrs zur Vorlage beim
Finanzamt oder bei der Gemeinde vorübergehend
zu überlassen sowie innerhalb angemessener
Frist nach Beendigung des Dienstverhältnisses
herauszugeben. Der Arbeitgeber darf die auf
der Lohnsteuerkarte eingetragenen Merkmale
nur für die Einbehaltung der Lohnsteuer ver-
werten; er darf sie ohne Zustimmung des Ar-
beitnehmers nur offenbaren, soweit dies gesetz-
lich zugelassen ist.

(2) Für die Einbehaltung der Lohnsteuer vom
laufenden Arbeitslohn hat der Arbeitgeber die
Höhe des laufenden Arbeitslohns und den Lohn-
zahlungszeitraum festzustellen. Vom Arbeits-
lohn sind der auf den Lohnzahlungszeitraum
entfallende Anteil des Versorgungs-Freibetrags
($ 19 Abs. 2), der Weihnachts-Freibetrag ($ 19
Abs. 3) und der auf den Lohnzahlungszeitraum
entfallende Anteil des Altersentlastungsbetrags
($ 24 a) abzuziehen, wenn die Voraussetzungen
für den Abzug dieser Beträge jeweils erfüllt
sind. Außerdem hat der Arbeitgeber einen et-
waigen Freibetrag nach Maßgabe der Eintra-
gungen auf der Lohnsteuerkarte des Arbeit-
nehmers vom Arbeitslohn abzuziehen. Für den
so gekürztenArbeitslohn ist die Lohnsteueraus
der für den Lohnzahlungszeitraum geltenden
Lohnsteuertabelle oder nach der der Lohnsteuer-
tabelle angefügten Anleitung zu ermitteln. Da-
bei ist die aufder Lohnsteuerkarteeingetragene
Steuerklasse und Zahl der Kinder maßgebend.

Die sich danach ergebende Lohnsteuer ist vom
Arbeitslohn einzubehalten. Die Oberfinanzdi-
rektion kann allgemein oder auf Anirag des
Arbeitgebers ein Verfahren zulassen, durch das
die Lohnsteuer unter den Voraussetzungen des
8 42b Abs. 1 nach dem voraussichtlichen Jah-
resarbeitsiohn ermittelt wird, wenn gewährlei-
stet ist, daß die zutreffende Jahreslohnsteuer
($38 a Abs. 2) nicht unterschritten wird.
(3) Für die Einbehaltungder Lohnsteuervon

einem sonstigen Bezug hat der Arbeitgeber den
voraussichtlichen Jahresarbeitsiohn ohne den
sonstigen Bezug festzustellen. Von dem voraus-
sichtlichen Jahresarbeitslohn sind der Versor-
gungs-Freibetrag($ 19Abs. 2), derWeihnachts-
Freibetrag ($ 19 Abs. 3) und der Altersentla-
stungsbetrag($ 24a), wenn die Voraussetzun-
gen für den Abzug dieser Beträge jeweils er-
füllt sind, sowie ein etwaiger Jahresfreibetrag
nach Maßgabe der Eintragungen auf der Lohn-
steuerkarte abzuziehen. Für den so gekürzten
Jahresarbeitslohn (maßgebender Jahresarbeits-
lohn) ist die Lohnsteuer aus der Jahreslohn-
steuertabelle oder der der Jahreslohnsteuer-
tabelle angefügten Anleitung zu ermitteln. Da-
bei ist die auf der Lohnsteuerkarte eingetragene
Steuerklasse und Zahl der Kinder maßgebend.
Außerdemist die Jahreslohnsteuerfür denmaß-
gebenden Jahresarbeitsiohn unter Einbeziehung
des sonstigen Bezugs zu ermitteln. Dabei ist der
sonstige Bezug um den Versorgungs-Freibetrag,
den Weihnachts-Freibetrag und den Alters-
entlastungsbetrag zu kürzen, wenn die Voraus-
setzungen für den Abzug dieser Beträge jeweils
erfüllt sind und soweit sie nicht bei der Fest-
stellung des maßgebenden Jahresarbeitslohns
berücksichtigtworden sind. Der Unterschieds-
betrag zwischen den ermittelten Jahreslohn-
steuerbeträgen ist die Lohnsteuer, die von dem
sonstigen Bezug einzubehalten ist. Im übrigen
gilt folgendes:
1. Ein sonstiger Bezug ist als laufender Arbeits-

lohn zu behandeln, wenn er 300 Deutsche
Mark nicht übersteigt.

2. Das Betriebstättenfinanzamt($ 41a Abs. 1
Ziff, 1) kann auf Antrag des Arbeitgebers
zulassen, daß die Lohnsteuer von einem son-
stigen Bezug mit einem Steuersatz von 20
vom Hundert einbehalten wird, wenn der
maßgebende Jahresarbeitslohn einschließlich
des sonstigen Bezugs
a) bei Arbeitnehmern in den Steuerklas-

sen I, II und IV 17000Deutsche Mark,
b) bei Arbeitnehmern in der Steuerklasse III

34 000 Deutsche Mark,
c) bei Arbeitnehmern in den Steuerklas-
senV undVI 14.000DeutscheMark

nicht übersteigt.
Ein sonstiger Bezug im Sinne des $ 34 Abs. 3
Satz 1 ist bei Anwendung des Satzes 5 oder der
Ziffer 2 zur Hälfte anzusetzen, wenn er zwei
Kalenderjahre betrifft; er ist mit einem Drittel
anzusetzen, wenn er mehr als zwei Kalender-
jahre betrifft. Die auf die Hälfte des Bezugs ent-



fallende Lohnsteuer ist mit dem doppelten Be-
trag, die auf ein Drittel des Bezugs entfallende
Lohnsteuer ist mit dem dreifachen Betrag einzu-
behalten.

(4) Für Lohnzahlungszeiträume, für die Lohn-
steuertabellennicht aufgestelltsind, ergibt sich
die Lohnsteuer aus den mit der Zahl der Ka-
lendertage oder Wochen dieser Zeiträume ver-
vielfachten Beträgen der Lohnsteuertagestabelle
oder Lohnsteuerwochenlabelle.

(5) Wenn der Arbeitgeber für den Lohn-
zahlungszeitraumlediglich Abschlagszahlungen
leistet und eine Lohnabrechnung für einen län-
geren Zeitraum (Lohnabrechnungszeitraum) vor-
nimmt, kann er den Lohnabrechnungszeitraum
als Lohnzahlungszeitraum behandeln und die
Lohnsteuer abweichend von $ 38 Abs. 3 bei der
Lohnabrechnung einbehalten. Satz 1 gilt nicht,
wenn der Lohnabrechnungszeitraum fünf Wo-
chen übersteigt oder die Lohnabrechnung nicht
innerhalb von drei Wochen näch dessen Ablauf
erfolgt. Das Betriebstättenfinanzamt kann an-
ordnen, daß die Lohnsteuer von den Abschlags-
zahlungen einzubehalten ist, wenn die Erhebung
der Lohnsteuer sonst nicht gesichert erscheint.
Wenn wegen einer besonderen Entlohnungsart
wederein Lohnzahlungszeitraumnochein Lohn-
abrechnungszeitraum festgestellt werden kann,
gilt als Lohnzahlungszeitraum die Summe der
tatsächlichen Arbeitstage oder Arbeitswochen.
(6) Ist nach einem Abkommen zur Vermei-

dung der Doppelbesteuerung der von einem in-
ländischen Arbeitgeber gezahlte Arbeitslohn
von der Lohnsteuer freizustellen, so erteilt das
Betriebstättenfinanzamt auf Antrag des Arbeit-
nehmers oder des Arbeitgebers eine entspre-
chende Bescheinigung. Der Arbeitgeber hat
diese Bescheinigungals Beleg zum Lohnkonto
($41 Abs. 1) aufzubewahren.

8 39c
Durchführung des Lohnsteuerabzugs

ohne Lohnsteuerkarte
(1) Solange der unbeschränkt einkommen-

steuerpflichtige Arbeitnehmer dem Arbeitgeber
eine Lohnsteuerkarte schuldhaft nicht vorlegt
oder die Rückgabe der ihm ausgehändigten
Lohnsteuerkarte schuldhaft verzögert, hat der
Arbeitgeber die Lohnsteuer nach der Steuer-
klasse VI zu ermitteln. Weist der Arbeitnehmer
nach, daß er die Nichtvorlage oder verzögerte
Rückgabe der Lohnsteuerkarte nicht zu vertre-
hat hat, so hat der Arbeitgeber für die Lohn-
steuerberechnung die ihm bekannten Familien-
verhältnisse des Arbeitnehmers zugrunde zu
legen.
(2) Der Arbeitgeber kann die Lohnsteuer von

dem Arbeitslohn für den Monat Januar eines
Kalenderjahrs abweichend von Absatz 1 auf
Grund der Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte
für das vorhergehende Kalenderjahr ermitteln,
wenn der Arbeitnehmer eine Lohnsteuerkarte
für das neue Kalenderjahr bis zur Lohnabrech-
nung nicht vorgelegt hat. Nach Vorlage der

Lohnsteuerkarte ist die Lohnsteuerermittlung
für den Monat Januar zu überprüfen und erfor-
derlichenfalls zu ändern, Legt der Arbeitnehmer
bis zum 31.März keine Lohnsteuerkarte vor, ist
nachträglich Absatz 1 anzuwenden. Die zuwenig
oder zuviel einbehaltene Lohnsteuer ist jeweils
bei der nächsten Lohnabrechnung auszugleichen.

(3) Für Arbeitnehmer, die nach $ 1 Abs. 2 un-
beschränkt einkommensteuerpflichtig sind, hat
der Arbeitgeber die Lohnsteuer unabhängig von
einer Lohnsteuerkarte zu ermitteln. Dabei sind
die Steuerklasse und Zahl der Kinder maßge-
bend, die nach $ 39 Abs. 3 bis 5 auf einer Lohn-
steuerkarte des Arbeitnehmers einzutragen wä-
ren. Auf Antrag des Arbeitnehmers erteilt das
Betriebstättenfinanzamt ($ Ala Abs. 1 Ziff. 1)
überdie maßgebendeSteuerklasseundZahl der
Kinder und einen etwa in Betracht kommenden
Freibetrag ($ 39a) eine Bescheinigung,für die
die Vorschriften über die Eintragungen auf der
Lohnsteuerkartesinngemäßanzuwendensind.

8 39d
Durchführung des Lohnsteuerabzugs

für beschränkt einkommensteuerpflichtige
Arbeitnehmer

(1) Für die Durchführung des Lohnsteuer-
abzugs werden beschränkt einkommensteuer-
pflichtige Arbeitnehmer in die Steuerklasse I
oder II eingereiht. Arbeitnehmer, die unverhei-
ratet sind, gehören in die Steuerklasse I oder,
wenn sie die Voraussetzungen des $ 38 b Ziff. 2
erfüllen, in die Steuerklasse II, verheiratete Ar-
beitnehmer gehören in die Steuerklasse IT;
$ 38b Ziff. 6 ist anzuwenden. Das Betrieb-
stättenfinanzamt($41a Abs. 1Ziff. 1)erteilt auf
Antrag des Arbeitnehmers über die maßgebende
Steuerklasse und Zahl der Kinder eine Beschei-
nigung, für die die Vorschriften über die Ein-
tragungen auf der Lohnsteuerkarte sinngemäß
anzuwenden sind.
(2) In die nach Absatz 1 zu erteilende Be-

scheinigung trägt das Finanzamt auf Antrag des
Arbeitnehmers als vom Arbeitslohn abzuziehen-
den Freibetrag die Summe der folgenden Be-
träge ein:
1. den Altersfreibetrag ($32 Abs. 2),
2. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus

nichtselbständigerArbeit anfallen ($ 9), so-
weit sie den Werbungskosten-Pauschbetrag
($9a Ziff. 1) übersteigen,

3. Sonderausgaben im Sinne des $ 10 Abs.1
Ziff. 1,4 bis 7 und des $ 10b, soweit sie den
Sonderausgaben-Pauschbetrag von 240Deut-
scheMark ($10c) übersteigen.

$ 39a Abs. 2 Satz 3, 5 und 6 sowie Abs. 4 bis 6
ist sinngemäß anzuwenden.

(3) Der Arbeitnehmer hat die nach Absatz 1
erteilte Bescheinigung seinem Arbeitgeber vor
Beginn des Kalenderjahrs oder beim Eintritt in
das Dienstverhältnis vorzulegen. Der Arbeit-
geber hat die Bescheinigung aufzubewahren.



$ 39b Abs. 1 Satz 3 und 4 gilt sinngemäß. Der
Arbeitgeber hat im übrigen den Lohnsteuer-
abzug nach Maßgabe des $ 39b Abs. 2 bis 6 und
des $ 39c Abs. 1 und 2 durchzuführen; dabei
tritt die nach Absatz 1 erteilte Bescheinigung an
die Stelle der Lohnsteuerkarte.

8 40
Pauschalierung der Lohnsteuer

in besonderen Fällen
(1) Das Betriebstättenfinanzamt ($41 a Abs. 1

Zilf. 1) kann auf Antrag des Arbeitgebers zulas-
sen, daß die Lohnsteuer mit einem unter Berück-
sichligung der Vorschriften des $ 38 a zu ermit-
telnden Pauschsteuersatz erhoben wird, soweit
t. von dem Arbeitgeber sonstige Bezüge in

einer größeren Zahl von Fällen gewährt wer-
denoder

2. in einer größeren Zahl von Fällen Lohn-
steuer nachzuerheben ist, weil der Arbeit-
geber die Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig
einbehalten hat.

Voraussetzung für die Pauschalierung der
Lohnsteuer ist, daß die Ermittlung der Lohn-
steuer nach den $$ 39b bis 39d schwierig ist
oder einen unverhältnismäßigen Arbeitsauf-
wand erfordern würde. Die Pauschalierung ist
in den Fällen der Ziffer 1 ausgeschlossen, soweit
der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer sonstige
Bezüge von mehr als 1000 Deutsche Mark im
Kalenderjahr gewährt. Der Arbeitgeber hat
dem Antrag eine Berechnung beizufügen, aus
der sich der durchschnittliche Steuersatz unter
Zugrundelegung der durchschnittlichen Jahres-
arbeitslöhne und der durchschnittlichen Jahres-
lohnsteuer in jeder Steuerklasse für diejenigen
Arbeitnehmer ergibt, denen die Bezüge ge-
währt werden sollen oder gewährt worden sind.

(2) Abweichend von Absatz 1 kann das Be-
triebstättenfinanzamt die Erhebung der Lohn-
steuer mit einem Pauschsteuersatz von 25 vom
Hundert zulassen, soweit der Arbeitgeber in
einer größeren Zahl von Fällen Arbeitslohn aus
Anlaß von Betriebsveranstaltungen zahlt. Das-
selbe gilt, soweit der Arbeitgeber in einer grö-
Beren Zahl von Fällen Erholungsbeihilfen ge-
währt, unter folgenden Voraussetzungen:
1, Die Erholungsbeihilfe darf zusammen mit Er-

holungsbeihilfen, die in demselben Kalender-
jahr früher gewährt worden sind, 300 Deut-
sche Mark für den Arbeitnehmer, 200 Deut-
sche Mark für dessen Ehegatten und 100
Deutsche Mark für jedes Kind, das auf der
Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers einge-
tragen ist, nicht übersteigen.

2. Bei Erholungsbeihilfen, die in bar gezahlt
werden, muß der Arbeitgeber sicherstellen,
daß die Beihilfen zu Erholungszwecken ver-
wendet werden.
(3) Der Arbeitgeber hat die pauschale Lohn-

steuer zu übernehmen. Er ist Schuldner der pau-
schalen Lohnsteuer. Der pauschal besteuerte Ar-

beitslohn und die pauschale Lohnsteuer bleiben
bei einer Veranlagung zur Einkommensteuer

satz. Die pauschale Lohnsteuer ist weder auf
die Einkommensteuer noch auf die Jahreslohn-
steuer anzurechnen.

$ 40a
Pauschalierung. der Lohnsteuer

für Teilzeitbeschäftigte
{l! Der Arbeitgeber kann unter Verzicht

auf die Vorlage einer Lohnsteuerkarte bei Ar-
beitnehmern, die nur kurzfristig oder in gerin-
gem Umfang und gegen geringen Arbeitslohn
beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit einem
Pauschsteuersatz von 10 vom Hundert des Ar-
beitslohnserheben.Dabeigilt folgendes:
1. Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor,

wenn der Arbeitnehmer bei dem Arbeitge-
-ber gelegentlich,nicht regelmäßigwieder-
kehrend beschäftigt wird, die Dauer der Be-
schäftigung 18 zusammenhängende Arbeits-
tage nicht übersteigt und
a) der Arbeitslohn während der Beschäfti-

gungsdauer 42 Deutsche Mark durch-
schnittlich je Arbeitstag nicht übersteigt
oder

b) die Beschäftigung zu einem unvorher-
sehbaren Zeitpunkt sofort erforderlich
wird.

2. Eine Beschäftigung in geringem Umfang und
gegen geringen Arbeitslohn liegt vor, wenn
der Arbeitnehmer bei dem Arbeitgeber lau-
fend beschäftigt wird, die Tätigkeit jedoch
während der Beschäftigungsdauer20 Stun-
den und der Arbeitslohn 120Deutsche Mark
wöchentlich nicht übersteigt.
(2) Abweichend von Absatz 1 kann der Ar-

beitgeber unter Verzicht auf die Vorlage einer
Lohnsteuerkartebei Aushilfskräften, die in Be-
trieben der Land- und Forstwirtschaft im Sinne
des $ 13 Abs. 1 Ziff. 1 bis 4 ausschließlich mit
typisch land- oder forstwirtschaftlichen Arbei-
ten beschäftigt werden, die Lohnsteuer mit
einem Pauschsteuersatz von 2 vom Hundert
des Arbeitslohns erheben. Aushilfskräfte im
Sinne dieser Vorschrift sind Personen, die von
Fall zu Fall für eine im voraus bestimmte Ar-
beit von vorübergehender Dauer in ein Dienst-
verhältnis treten. Aushilfskräfte sind nicht Ar-
beitnehmer, die zu den land- und forstwirt-
schaftlichen Fachkräften gehören.

(3) Die Pauschalierungen nach den Absät-
zen 1 und 2 sind unzulässig bei Arbeitnehmern,
deren Arbeitslohn während der Beschäftigungs-
dauer 12Deutsche Mark durchschnittlich je Ar-
beitsstunde übersteigt. Das Betriebstätten-
finanzamt kann außerdem die Pauschalierung
der Lohnsteueruntersagen,wenn die Pauschal-
steuer offensichtlich von der nach den $$ 39b
bis 39 d insgesamt zu erhebenden Lohnsteuer
abweicht.



(4) Auf die Pauschalierungen nach den Ab-
sätzen I und 2 ist $ 40 Abs. 3 anzuwenden.

8 41
Aufzeichnungspflichten beim Lohnsteuerabzug
{1}Der Arbeitgeber hat amOrt der Betrieb-

stätte (Absatz 2) für jeden Arbeitnehmerund
jedes Kalenderjahr ein Lohnkonto zu führen.
In das Lohnkonto sind die für den Lohnsteuer-
abzug erforderlichenMerkmale aus der Lohn-
steuerkarte oder aus einer entsprechenden Be-
scheinigung zu übernehmen.Bei jeder Lohn-
zahlung für das Kalenderjahr, für das das Lohn-
konto gilt, sind im Lohnkonto die Art und Höhe
des gezahlten Arbeitslohns einschließlich der
steuerfreien Bezüge sowie die einbehaltene
oder übernommene Lohnsteuer einzutragen;
an die Stelle der Lohnzahlung tritt in den Fäl-
len des $ 39b Abs. 5 Satz 1 die Lohnabrech-
nung. Die. Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates vorzuschreiben, welche Einzel-
angaben im Lohnkonto aufzuzeichnen sind. Da-
bei können für Arbeitnehmer mit geringem Ar-
beitslohn und für die Fälle der $8$40 und 40a
Aufzeichnungserleichterungen sowie für steuer-
freie Bezüge Aufzeichnungen außerhalb des
Lohnkontos zugelassen werden, Die Lohnkon-
tensind bis zumAblauf des sechstenKalender-
jahrs, das auf die zuletzt eingetragene Lohn-
zahlung folgt, aufzubewahren.

(2) Betriebstätte ist der Betrieb oder Teil des
Betriebs des Arbeitgebers, in dem der für die
DurchführungdesLohnsteuerabzugsmaßgeben-
de Arbeitslohn ermittelt wird. Wird der maß-
gebende Arbeitslohn nicht in dem Betrieb
oder einem Teil des Betriebs des Arbeitgebers
oder nicht im Inland ermittelt, so gilt als Be-
triebstätteder Mittelpunkt der geschäftlichen
Leitung des Arbeitgebers im Inland. Als Be-
triebstätte gilt auch der inländische Heimat-
hafen deutscher Handelsschiffe, wenn die Ree-
derei im Inland keine Niederlassung hat.

8 4Ala
Anmeldung und Ahführung der Lohnsteuer
(1) Der Arbeitgeber hat spätestens am zehn-

ten Tag nach Ablauf eines jeden Lohnsteuer-
Anmeldungszeitraums
1. dem Finanzamt, in dessen Bezirk sich die

Betriebstätte ($ 41 Abs. 2) befindet (Betrieb-
stättenfinanzamt),eine Steuererklärungein-
zureichen, in der er die Summe der im Lohn-
steuer-Anmeldungszeitraum einzubehalten-
den und zu übernehmenden Lohnsteuer an-
gibt (Lohnsteuer-Anmeldung),

2. die im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum ins-
gesamt einbehaltene und übernommene
Lohnsteuer an das Betriebstättenfinanzamt
abzuführen.

Die Lohnsteuer-Anmeldungist nach amtlich
vorgeschriebenem Vordruck abzugeben und
vom Arbeitgeber oder von einer zu seiner Ver-

tretung berechtigten Person zu unterschreiben.
Der Arbeitgeber wird von der Verpflichtung
zur Abgabe weiterer Lohnsteuer-Anmeldungen
befreit, wenn er Arbeitnehmer, für die nach
$ 41 ein Lohnkonto zu führen ist, nicht mehr be-
schäftigt und das dem Finanzamt mitteilt.
(2) Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum ist grund-

sätzlich der Kalendermonat. Lohnsteuer-Anmel-
dungszeitraum ist das Kalendervierteljahr,
wenn die abzuführende Lohnsteuer für das vor-
angegangene Kalenderjahr mehr als 360 Deut-
sche Mark, aber nicht mehr als 2400 Deutsche
Mark betragen hat; Lohnsteuer-Anmeldungs-
zeitraum ist das Kalenderjahr, wenn die abzu-
führende Lohnsteuer für das vorangegangene
Kalenderjahr nicht mehr als 360 Deutsche
Mark betragenhat. Hat die Betriebstättenicht
während des ganzen vorangegangenen Kalen-
derjahrs bestanden, so ist die für das vorange-
gangene Kalenderjahr abzuführende Lohnsteuer
für die Feststellung des Lohnsteuer-Anmel-
dungszeitraums auf einen Jahresbetrag umzu-
rechnen. Wenn die Betriebstätte im vorange-
gangenen Kalenderjahr noch nicht bestanden
hat, ist die auf einen Jahresbetrag umgerech-
nete für den ersten vollen Kalendermonat nach
der Eröffnung der Betriebstätte abzuführende
Lohnsteuermaßgebend.
(3) Die oberste Finanzbehörde des Landes

kann bestimmen, daß die Lohnsteuer nicht dem
Betriebstättenfinanzamt, sondern einer anderen
öffentlichen Kasse anzumelden und an diese ab-
zuführen ist; die Kasse erhält insoweit die Stel-
lung einer Landesfinanzbehörde.Das Betrieb-
stättenfinanzamt oder die zuständige andere
öffentliche Kasse können anordnen, daß die
Lohnsteuer abweichend von dem nach Absatz 1
maßgebenden Zeitpunkt anzumelden und abzu-
führen ist, wenn die Abführung der Lohnsteuer
nicht gesichert erscheint.

$ 41b
Abschluß des Lohnsteuerabzugs

(1) Bei Beendigung eines Dienstverhältnis-
ses oder am Ende des Kalenderjahrs hat der
Arbeitgeber das Lohnkonto des Arbeitnehmers
abzuschließen. Der Arbeitgeber hat auf Grund
der Eintragungenim Lohnkonto auf der Lohn-
steuerkartedesArbeitnehmers
1. die Dauer des Dienstverhältnisses während

des Kalenderjahrs, für das die Lohnsteuer-
karte gilt,

2. die Art und Höhe des gezahlten Arbeits-
lohns,

3. die einbehaltene Lohnsteuer
zu bescheinigen (Lohnsteuerbescheinigung).
Liegt dem Arbeitgeber eine Lohnsteuerkarte des
Arbeitnehmers nicht vor, hat er die Lohnsteuer-
bescheinigung nach einem entsprechenden amt-
lich vorgeschriebenen Vordruck zu erteilen. Der
Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer die Lohn-
steuerbescheinigung auszuhändigen, wenn das



Dienstverhältnis vor Ablauf des Kalenderjahrs
beendet wird, der Arbeitnehmer zur Einkom-
mensteuer veranlagt wird oder beim Finanzamt
den Lohnsteuer-Jahresausgleich beantragt. In
den übrigen Fällen hat der Arbeitgeber die
Lohnsteuerbescheinigung dem Betriebstätten-
finanzamt einzureichen. Kann ein Arbeitgeber,
der für die Lohnabrechnung ein maschinelles
Verfahren anwendet, die Lohnsteuerbescheini-
gung nach Satz 2 nicht sofort bei Beendigung
des Dienstverhältnisses ausschreiben, so hat er
die Lohnsteuerkarte bis zur Ausschreibung der
Lohnsteuerbescheinigung zurückzubehalten und
dem Arbeitnehmer eine Bescheinigung über alle
auf der Lohnsteuerkarle des Arbeitnehmers ein-
getragenen Merkmale auszuhändigen; in dieser
Bescheinigung ist außerdem der Zeitpunkt ein-
zutragen, zu dem das Dienstverhältnis beendet
worden ist. In diesem Falle ist die Ausschrei-
bung der Lohnsteuerbescheinigung innerhalb
von acht Wochen nachzuholen.

(2) Der Arbeitgeber hat ferner
1. für einen Arbeitnehmer in der Steuerklasse

I, IT oder IV, dessen Arbeitslohn 26 000Deut-
scheMark übersteigt,

2. für einen Arbeitnehmer in der Steuer-
klasse III, dessen Arbeitslohn 50000 Deut-
scheMark übersteigt,

3. für einen Arbeitnehmer in der Steuer-
klasse V, dessen Arbeitslohn 14000 Deut-
scheMark übersteigt,

4. für einen Arbeitnehmer in der Steuer-
klasse VI

einen Lohnzettel nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck auszuschreiben, der dieselben Anga-
ben wie die Lohnsteuerbescheinigung enthält.
Der Lohnzettel ist dem für den Arbeitnehmer
nach seinem Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt am 31. Dezember des abgelaufenen Ka-
lenderjahrs zuständigen Finanzamt einzurei-
chen. Bei Beendigung des Dienstverhältnisses
vor Ablauf des Kalenderjahrs ist der auf einen
Jahresbetrag umgerechnete Arbeitslohn maß-
gebend und der Lohnzettel dem Finanzamt ein-
zureichen, das für den nach Kenntnis des Arbeit-
gebers letzien Wohnsitz des Arbeitnehmers zu-
ständig ist.

(3) Die Absätze 1und 2 gelten nicht für Arbeit-
nehmer, soweit sie Arbeitslohn bezogen haben,
der nach den $$ 40 und 40 a pauschal besteuert
worden ist.

$Alc
Anderung des Lohnsteuerabzugs

(1) Der Arbeitgeber ist berechtigt, bei der
jeweils nächstfolgenden Lohnzahlung bisher
erhobene Lohnsteuer zu erstatten oder noch
nicht erhobene Lohnsteuer nachträglich einzube-
halten,
1. wenn ihm der Arbeitnehmer eine Lohnsteuer-

karte mit Eintragungen vorlegt, die auf einen
Zeitpunkt vor Vorlage der Lohnsteuerkarte
zurückwirken, oder

2. wenn er erkennt, daß er die Lohnsteuer bis-
her nicht vorschriftsmäßig einbehalten hat.
(2) Die zu erstattende Lohnsteuer ist dem

Betrag zu entnehmen, den der Arbeitgeber für
seine Arbeitnehmer insgesamt an Lohnsteuer
einbehalten oder übernommen hat. Wenn die zu
erstattende Lohnsteuer aus dem Betrag nicht
gedeckt werden kann, der insgesamt an Lohn-
steuer einzubehalten oder zu übernehmen ist,
wird der Fehlbetrag dem Arbeitgeber auf An-
trag vom Betriebstättenfinanzamt ersetzt.

(3) Nach Ablauf des Kalenderjahrs oder,
wenn das Dienstverhältnis vor Ablauf des Ka-
lenderjahrs endet, nach Beendigung des Dienst-
verhältnisses, ist die Änderung des Lohnsteuer-
abzugs nur bis zur Ausschreibung der Lohn-
steuerbescheinigung oder eines Lohnzettels zu-
lässig. Bei Änderung des Lohnsteuerabzugs nach
Ablauf des Kalenderjahrs ist die nachträglich
einzubehaltende Lohnsteuer nach dem Jahres-
arbeitsiohn auf Grund der Jahreslohnsteuer-
tabelle zu ermitteln. Eine Erstattung von Lohn-
steuer ist nach Ablauf des Kalenderjahrs nur im
Wege des Lohnsteuer-Jahresausgleichs nach
$ 42b zulässig.

(4} Der Arbeitgeber hat die Fälle, in denen
er von seiner Berechtigung zur nachträglichen
Einbehaltung von Lohnsteuer nach Absatz 1
keinen Gebrauch macht oder die Lohnsteuer
nicht nachträglich einbehalten werden kann,
weil
1. Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte eines

Arbeitnehmers, die nach Beginn des Dienst-
verhältnisses vorgenommen worden sind,
auf einen Zeitpunkt vor Beginn des Dienst-
verhältnisses zurückwirken,

2. der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber Arbeits-
lohn nicht mehr bezieht oder

3. der Arbeitgeber nach Ablauf des Kalender-
jahrs bereits die Lohnsteuerbescheinigung
oder einen Lohnzettel ausgeschrieben hat,

dein Betriebstättenfinanzamt unverzüglich anzu-
zeigen. Das Finanzamt hat die zu wenig erho-
bene Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzufor-
dern, wenn der nachzufordernde Betrag 20Deut-
scheMark übersteigt. $ 42d bleibt unberührt.

$ 42
Lohnsteuer-Jahresausgleich

(1) Den unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtigen Arbeitnehmern, die nicht zur Ein-
kommensteuer veranlagt werden, wird die für
das abgelaufene Kalenderjahr (Ausgleichsjahr)
einbehaltene Lohnsteuer insoweit erstattet, als
sie die auf den Jahresarbeitslohn entfallende
Jahreslohnsteuer übersteigt (Lohnsteuer-Jahres-
ausgleich). Hat die unbeschränkte Einkommen-
steuerpflicht des Arbeitnehmers nicht während
des ganzen Kalenderjahrs bestanden, so gilt die
Dauer der unbeschränkten Einkommensteuer-
pflicht im Kalenderjahr als Ausgleichsjahr und
der während dieses Zeitraums bezogene Ar-
beitslohn als Jahresarbeitslohn.



(2) Der Lohnsteuer-Jahresausgleich wird
nach Ablauf des Ausgleichsjahrs auf Antrag des
Arbeitnehmers vom Finanzamt durchgeführt, so-
weit er nach $ 42 b nicht vom Arbeitgeber durch-
geführt worden ist. Bei Wegfall der unbe-
schränkten Einkommensleuerpflicht kann der
Lohnsteuer-Jahresausgleich sofort durchgeführt
werden.Der Antrag ist spätestensam 31.Mai
des dem Ausgleichsjahr folgenden Kalender-
jahrs nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck
zu stellen; die Frist kann nicht verlängert wer-
den. Der Antrag muß vom Arbeitnehmer, bei Ar-
beitnehmern, die mit einem Ehegatten die Vor-
aussetzungen des $ 26 Abs. 1 erfüllen, auch
vom Ehegatten eigenhändig unterschrieben sein.
Hat eine Person oder Vereinigung bei der An-
fertigung des Antrags mitgewirkt, so sind der
Name und die Anschrift dieser Person oder Ver-
einigung in dem Antrag anzugeben.

(3) Dem Antrag auf Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich sind beizufügen:
1. die für das Ausgleichsjahr ausgeschriebenen

Lohnsteuerkarten des Arbeitnehmers mit
vollständigen Lohnsteuerbescheinigungen
oder in den Fällen, in denen dem Arbeitge-
ber eine Lohnsteuerkarte nicht vorgelegen
hat, Lohnsteuerbescheinigungen nach ent-
sprechendem amtlich vorgeschriebenen Vor-
druck ($41 b Abs. 1Satz 3);

2. in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer
während des Ausgleichsjahrs zeitweise in
keinem Dienstverhälinis gestandenhat, et-
waige Unterlagen über die Dauer dieser
Zeiträume.
(4) Vorbehaltlich der Vorschriften des $42a

hat das Finanzamt für den Lohnsteuer-Jahres-
ausgleich den Jahresarbeitslohn aus sämtlichen
Dienstverhältnissen des Arbeitnehmers festzu-
stellen. Dabei bleiben Bezüge im Sinne des $ 34
Abs. 3 Satz I und ermäßigt besteuerte Vergü-
tungen für Arbeitnehmererfindungen außer An-
satz, wenn der Arbeitnehmer nicht jeweils die
Einbeziehung in den Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich beantragt. Vom Jahresarbeitsichn sind
der etwa in Betracht kommende Versorgungs-
Freibetrag, der Weihnachts-Freibetrag und der
etwa in Betracht kommende Altersentlastungs-
betrag abzuziehen, soweit diese Beträge nicht
bei den nach Satz 2 außer Ansatz bleibenden Be-
zügen und Vergütungen abgezogen worden
sind. Danach ist als Jahreslohnsteuer die Ein-
kommensteuer zu ermitteln, die der Arbeitneh-
mer schuldet, wenn er ausschließlich die sich
aus dem nach Satz 3 geminderten Jahresarbeits-
lohn ergebenden Einkünfte erzielt hat; dabei
sind die 8$ 34, 34c und 35 nicht anzuwenden.
Den Betrag, um den die sich hiernach ergebende
Jahreslohnsteuer die Lohnsteuer unterschreitet,
die für das Ausgleichsjahr insgesamt erhoben
worden ist, hat das Finanzamt dem Arbeitneh-
mer zu erstatten. Bei der Ermittlung der insge-
samt erhobenen Lohnsteuer ist die Lohnsteuer
auszuscheiden, die von den nach Satz 2 außer
Ansatz gebliebenen Bezügen und Vergütungen

einbehalten worden ist..$ 36 Abs. 4 Satz 3 gilt
sinngemäß.

(5) Das Finanzamt erteilt über den Lohn-
steuer-JahresausgleichdemAntragsteller einen
Steuerbescheid.

$ 42a
Gemeinsamer Lohnsteuer-Jahresausgleich

für Ehegatten
(1) Bei Arbeitnehmern, die die Vorausset-

zungenfür die Anwendungder SteuerklasseII
erfüllen, wird nur ein Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich für beide Ehegatten gemeinsam durchge-
führt, wenn beide Ehegatten im Ausgleichsjahr
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit erzielt
haben. Der Antrag auf gemeinsamen Lohn-
steuer-Jahresausgleich ist von den Ehegatten
gemeinsam zu stellen, es sei denn, daß einer
der Ehegatten dazu aus zwingenden Gründen
nicht in der Lage ist. $ 42 Abs. 2 Satz 2 bis 5 ist
anzuwenden.

(2) Für den gemeinsamen Lohnsteuer-Jahres-
ausgleich hat das Finanzamt jeweils den Jahres-
arbeitslohnder Ehegattenaus ihren sämtlichen
Dienstverhältnissen festzustellen, $ 42 Abs. 4
Satz2 ist anzuwenden.Von demJahresarbeits-
lohn des einzelnen Ehegatten sind jeweils der
etwa in BetrachtkommendeVersorgungs-Frei-
betrag,derWeihnachts-Freibetragundder etwa
in BetrachtkommendeAltersentlastungsbetrag
abzuziehen,soweit diese Beträgenicht bei den
nach Satz 2 außer Ansatz bleibendenBezügen
und Vergütungen abgezogen worden sind.
Danach ist als Jahreslohnsteuer die Einkommen-
steuer zu ermitteln, die die Ehegatten schulden,
wenn sie ausschließlich die sich aus den nach
Satz 3 geminderten Jahresarbeitslöhnen erge-
benden Einkünfte erzielt haben; dabei sind die
$$ 34, 34c und 35 nicht anzuwenden. Den Be-
trag, um den die sich hiernach ergebende
Jahreslohnsteuer die Lohnsteuer unterschreitet,
die für das Ausgleichsjahr von beiden Ehe-
gatten insgesamt erhoben worden ist, hat das
Finanzamt zu erstatten. $ 42 Abs. 4 Satz 6 und 7
und Abs. 5 ist entsprechend anzuwenden.

$ 42b
Lohnsteuer-Jahresausgleichdurchden

Arbeitgeber
(1) Der Arbeitgeber ist berechtigt, für unbe-

schränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitneh-
mer, die während des Ausgleichsjahrs ständig
in einem Dienstverhältnis gestanden haben,
einen Lohnsteuer-Jahresausgleich durchzufüh-
ren. Er ist zur Durchführung des Lohnsteuer-
Jahresausgleichsverpflichtet,wenn er am 31.
DezemberdesAusgleichsjahrsmindestenszehn
Arbeitnehmer beschäftigt. Sätze 1 und 2 gelten
auch für Arbeitnehmer, die nach den Lohn-
steuerbescheinigungen auf ihrer Lohnsteuer-
karte während des Ausgleichsjahrs zeitweise
in keinem Dienstverhältnis gestanden haben,



wenn sie die Dauer dieser Zeiträume durch amt-
liche Unterlagen lückenlos nachweisen. Vor-
aussetzung für den Lohnsteuer-Jahresausgleich
ist, daß dem Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte
des Arbeitnehmersmit den Lohnsteuerbeschei-
nigungen aus etwaigen vorangegangenen
Dienstverhältnissen vorliegt und der Arbeit-
geber für den Arbeitnehmer einen Lohnzettel
noch nicht ausgeschrieben hat. Der Arbeitgeber
darf den Lohnsteuer-Jahresausgleich nicht
durchführen, wenn

1. der Arbeitnehmer es beantragt oder
2. der Arbeitnehmer für das Ausgleichsjahr

oder für einen Teil des Ausgleichsjahrs nach
den Steuerklassen IV, V oder VI zu be-
steuern war oder

3. der Arbeitnehmer Bezüge im Sinne des $ 34
Abs. 3 Satz 1 oder ermäßigtbesteuerteVer-
gütungen für Arbeitnehmererfindungen be-
zogen hat.
(2) Für den Lohnsteuer-Jahresausgleich hat

der Arbeitgeberden Jahresarbeitslohnaus dem
zu ihm bestehenden Dienstverhältnis und nach
den Lohnsteuerbescheinigungenauf der Lohn-
steuerkarte aus etwaigen vorangegangenen
Dienstverhältnissenfestzustellen.Vom Jahres-
arbeitslohn sind der etwa in Betracht kommende
Versorgungs-Freibetrag, der Weihnachts-Frei-
betrag, der etwa in Betracht kommende Alters-
entlastungsbelragund ein etwa auf der Lohn-
steuerkarte eingetragener Freibetrag abzuzie-
hen. Für den so geminderten Jahresarbeitslohn
ist nach Maßgabe der auf der Lohnsteuerkarte
zuletzt eingelragenen Steuerklasse und der
Zahl der Kinder die Jahreslohnsteuer aus der
Jahreslohnsteuerlabelle zu ermitteln. Den Be-
trag, um den die sich hiernach ergebende Jah-
reslohnsteuer die Lohnsteuer unterschreitet, die
von dem zugrundegelegten Jahresarbeitslohn
insgesamt erhoben worden ist, hat der Arbeit-
geber dem Arbeitnehmer zu erstallen.

(3) Der Arbeitgeber darf den Lohnsteuer-
Jahresausgleich frühestens bei der Lohnab-
rechnung für den letzten im. Ausgleichsjahr en-
denden Lohnzahlungszeitraum, spätestens bei
der Lohnabrechnungfür den letzten Lohnzah-
lungszeitraum, der im Monat März des dem
Ausgleichsjahr folgenden Kalenderjahrs en-
det, durchführen. Die zu erstattende Lohnsteuer
ist dem Betrag zu entnehmen, den der Arbeit-
geber für seine Arbeitnehmer für den Lohn-
zahlungszeitraum insgesamt an Lohnsteuer er-
hoben hat, und in der Lohnsteuer-Anmeldung
gesondertanzugeben.$ Alc Abs. 2 Satz 2 ist
anzuwenden.
(4) Der Arbeitgeber hat im Lohnkonto für

das Ausgleichsjahr den Inhalt etwaiger Lohn-
steuerbescheinigungen aus vorangegangenen
Dienstverhältnissen des Arbeitnehmers, in den
Fällen des Absatzes 1 Satz 2 auch den Inhalt
der amtlichen Unterlagen einzutragen. Im Lohn-
konto, auf der Lohnsteuerkarte und auf dem
Lohnzettel für das Ausgleichsjahr ist die im

Lohnsteuer-Jahresausgleich erstaättete Lohn-
steuer gesondert einzutragen. Wenn die er-
stattete Lohnsteuer die vom Arbeitgeber für
den Arbeitnehmer insgesamt erhobene Lohn-
steuer nicht übersteigt, darf der Arbeitgeber
auf der Lohnsteuerkarte und im Lohnzettel an-
stelle der Eintragung nach Satz 2 den sich nach
Verrechnung der erhobenen Lohnsteuer mit der
erstatteten Lohnsteuer ergebenden Betrag als
erhobene Lohnsteuer eintragen.

8 A2c
Örtliche Zuständigkeit der Finanzämter

im Lohnsteuerverfahren

(1) Für die Eintragung eines Freibetrags auf
der Lohnsteuerkarte($ 39a) ist das Finanzamt
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Arbeit-
nehmer im Zeitpunkt der Antragstellung seine
Wohnung hat, von der aus er seiner Beschäfti-
gung regelmäßig nachgeht. Bei Ehegatten, die
beide Arbeitslohn beziehen und einen mehr-
fachen Wohnsitz haben, ist das Finanzamt des
Familienwohnsitzes zuständig; bei Ehegatten,
die beide Arbeitslohn beziehen und keinen Fa-
milienwohnsitz haben, ist das für den älteren
Ehegatten nach Satz 1 maßgebende Finanzamt
örtlich zuständig. In den Fällen des $ 1 Abs. 2
ist das Finanzamt örtlich zuständig, in dessen
Bezirk sich die öffentliche Kasse befindet, die
den Arbeitslohn zahlt.

(2) Für die Durchführung des Lohnsteuer-
Jahresausgleichs ($$ 42, 42 a) ist das Finanzamt
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Arbeit-
nehmer am Schluß des Ausgleichsjahrs seinen
Wohnsitz oder in Ermangelung eines Wohn-
sitzes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.
Bei mehrfachem Wohnsitz im Geltungsbereich
des Gesetzes ist der Wohnsitz maßgebend, an
dem sich der Arbeitnehmer vorwiegend aufge-
halten hat; bei mehrfachem Wohnsitz eines ver-
heirateten Arbeitnehmers, der von seinem Ehe-
gatten nicht dauernd getrennt lebt, ist der
Wohnsitz maßgebend, an dem sich die Familie
vorwiegend aufgehalten hat. Haben in den
Fällen des Satzes 2 zweiter Halbsatz die Ehe-
gatten keinen Familienwohnsitz gehabt, ist das
für den älteren Ehegatten nach Satz 1 maßge-
bende Finanzamt örtlich zuständig. Absatz 1
Satz 3 gilt entsprechend.

$ A2d
Haftung des Arbeitgebers

(1)Der Arbeitgeberhaftet
1. für die Lohnsteuer, die er einzubehalten und

abzuführen hat,
2. für die Lohnsteuer, die er beim Lohnsteuer-

Jahresausgleich zu Unrecht erstattet hat,
3. für die Einkommensteuer (Lohnsteuer), die

auf Grund fehlerhafter Angaben im Lohn-
konto, in der Lohnsteuerbescheinigung oder
im Lohnzettel verkürzt wird.
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(2) Der Arbeitgeber haftel nicht,
1. soweit Lohnsteuer nach $ 39 Abs. 4, $ 39a

Abs. 6 und in den vom Arbeitgeber ange-
zeigten Fällen des $ 41c Abs. 4 nachzufor-
dern ist,

2. soweit auf Grund der nach $ 10 Abs. 2 des
Einkommensteuergesetzes in den vor dem
1. Januar 1975 geltenden Fassungen oder
$ 10 Abs.6 erlassenen Rechtsverordnungen
eine Nachversteuerung durchzuführen ist.

(3) Soweit die Haftung des Arbeitgebers
reicht, sind der Arbeitgeber und der Arbeitneh-
mer Gesamtschuldner. Das Betriebstätten-
finanzamt kann die Steuerschuld oder Haf-
tungsschuld nach pflichtgemäßem Ermessen ge-
genüber jedem Gesamtschuldner geltend ma-
chen. Der Arbeitgeber kann auch dann in An-
spruch genommen werden, wenn der Arbeitneh-
mer zur Einkommensteuer veranlagt wird. Der
Arbeitnehmer kann im Rahmen der Gesamt-
schuldnerschaftnur in Anspruch genommen
werden,
1. wenn der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht

vorschriftsmäßig vom Arbeitslohn einbehal-
ten hat,

2. wenn der Arbeitnehmer weiß, daß der Ar-
beitgeberdie einbehalteneLohnsteuernicht
vorschriftsmäßig angemeldet hat. Dies gilt
nicht, wenn der Arbeitnehmer den Sachver-
halt dem Finanzamt unverzüglich mitgeteilt
hat.

(4) Für die Inanspruchnahmedes Arbeitge-
bers bedarf es keines Haftungsbescheids und
keines Leistungsgebots, soweit der Arbeitgeber
1. die einzubehaltende Lohnsteuer angemeldet

hat oder
2. nach Abschluß einer Lohnsteuer-Außenprü-

fung seine Zahlungsverpflichtung schriftlich
anerkennt.
(5) Von der Geltendmachung der Steuernach-

forderung oder Haftungsforderung ist abzuse-
hen, wenn diese insgesamt 20 Deutsche Mark
nicht übersteigt.

$ 42e
Anrufungsauskunft

Das Betriebstättenfinanzamt hat auf Anfrage
eines Beteiligten darüber Auskunft zu geben,
ob und inwieweit im einzelnen Fall die Vor-
schriften über die Lohnsteuer anzuwenden sind.

$ 42f
Lohnsteuer-Außenprüfung

(l) Für die Außenprüfung der Einbehaltung
oderÜbernahmeundAbführung der Lohnsteuer
ist das Betriebstättenfinanzamt zuständig.
(2) Für die Mitwirkungspflicht desArbeitge-

bers bei der Außenprüfung gelten die $$194und
195 der Reichsabgabenordnung. Darüber hinaus

haben die Arbeitnehmer des Arbeitgebers dem
mit der Prüfung Beauftragten jede gewünschte
Auskunft über Art und Höhe ihrer Einnahmen
zu geben und auf Verlangen die etwa in ihrem
Besitz befindlichen Lohnsteuerkarten sowie die
Belege über bereits entrichtete Lohnsteuer vor-
zulegen. Dies gilt auch für Personen, bei denen
es streitig ist, ob sie Arbeitnehmer des Arbeit-
gebers sind oder waren.”

$ 43 Abs. 1wird wie folgt geändert:
a) In Ziffer 1 werden die Worte „Gewinnan-

teile und sonstige Bezüge im Sinne des $ 3b
und nicht" gestrichen.

b) In Ziffer 6 letzter Satz wird der Punkt durch
einen Strichpunkt ersetzt.

c) Die folgende Ziffer 7 wird angefügt:
„7.außerrechnungsmäßigenund rechnungs-

mäßigen Zinsen im Sinne des $ 20 Abs. 1
Ziff. 6."

$44wird wie folgt geändert:
a) Der Überschrift werden die Worte „und 7"

angefügt.
b) In Absatz 1 Ziff. 1 werden die Worte „Ziff. 1

und 2” durch die Worte „Ziff. 1, 2 und 7“
ersetzt.

In $ 45 Abs. 6 Satz 2 erhält der Klammerzusatz
die folgendeFassung:„($36Abs. 2Ziff. 2)".

$ 46 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Ziff. 1 wird das Zitat „$ 32a

Abs. 2" durch das Zitat „$ 32a Abs. 5“ er-
setzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Ziffer 1erhältdie folgendeFassung:

„i. wenn die Einkünfte, die nicht der
Lohnsteuer zu unterwerfen waren,
einschließlich der ausländischen
Einkünfte, die nach einem Abkom-
men zur Vermeidung der Doppel-
besteuerungvon der Einkommen-
steuer freigestellt sind, insgesamt
mehr als 800 Deutsche Mark be-
tragen;”.

bb) Ziffer 2 erhältdie folgendeFassung:
„2. wenn der Steuerpflichtige neben-

einander von mehreren Arbeitge-
bern Arbeitslohn bezogen hat und
das zu versteuernde Einkommen
a) bei Steuerpflichtigen, bei denen

die tarifliche Einkommensteuer
nach $ 32a Abs. 5 oder 6 zu er-
mitteln ist, 32000 Deutsche
Mark,

b) bei anderen Steuerpflichtigen
16000Deutsche Mark

übersteigt;".
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cc) Hinter Zilfer 2 wird die folgende Ziffer
2 a eingefügt:

„2a. wenn Ehegatten, die nach den
88 26, 26 b zusammen zur Ein-
kommensleuer zu veranlagen
sind, beide Arbeitslohn bezo-
gen haben, einer von ihnen
für den Veranlagungszeit-
raum oder für einen Teil des
Veranlagungszeitraums nach
der Steuerklasse V oder VI
besteuert worden ist und das
zu versteuernde Einkommen
32000 Deutsche Mark über-
steigl;".

dd) In Ziffer 3 werden das Zitat „$ 19Abs. 3"
durch das Zitat „$ 19 Abs. 2" und die
Zahl „9600° durch die Zahl „12 000"
ersetzt.

ee) Hinter Ziffer 3 wird die folgende Zif-
fer 3 a eingefügt:
„3a. wenn der Steuerpflichtige vor Be-

ginn des Kalenderjahrs, in dem er
sein Einkommen bezogen hat, das
64. Lebensjahr vollendet hatte und
nebeneinander von mehreren Ar-
beitgebern Arbeitslohn, ausge-
nommen Versorgungsbezüge im
Sinne des $ 19 Abs. 2, von ins-
gesamt mehr als 7500 Deutsche
Mark bezogen hat;”.

ff) Ziffer 4 erhält die folgende Fassung:
„4. wenn auf der Lohnsteuerkarte des

Steuerpflichtigen ein Freibetrag im
Sinne des $ 39a Abs. 1 Ziff, 6 ein-
getragen worden ist;".

gg) Ziffer 5 erhält die folgende Fassung:
„s. wenn der Steuerpflichtige im Ver-

anlagungszeitraum geheiratet hat,
seinEhegatteunbeschränkteinkom-
mensteuerpflichtig ist, beide Ehe-
gatten im Veranlagungszeitraum
Arbeitslohn bezogen haben und für
den Steuerpflichtigen oder seinen
Ehegatten vor der Eheschließung
die Vorschriften des $ 32 Abs. 3
oder des $ 32a Abs. 6 anzuwenden
waren;".

hh) In Ziffer 8 Buchstabe a werden die Wor-
te „der Vorschriften des $ 34" durch
die Worte „der Vorschriften der $$ 34,
34 c und 35” ersetzt.

In Absatz 3 wird der folgende Satz angefügt:
„Der Betrag nach Satz 1 vermindert sich um
den Altersentlastungsbetrag, soweit dieser
40 vom Hundert des Arbeitslohns mit Aus-
nahme der Versorgungsbezüge im Sinne des
$ 19Abs. 2 übersteigt.“
Absatz 4 erhält die folgende Fassung:
„(4A)Kommt nach den Absätzen 1 und 2

eine Veranlagung zur Einkommensteuer
nicht in Betracht, so gilt die Einkommen-
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steuer, die auf die Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit entfällt, für den Steuer-
pflichtigen durch den Lohnsteuerabzug als
abgegolten, soweit er nicht für zu wenig
erhobene Lohnsteuer in Anspruch genom-
men werden kann. Die $$ 42 bis 42b bleiben
unberührt."
Es wird der folgende Absatz 6 angefügt:
„(6) Für die Durchführung der Veranla-
gung in den Fällen der Absätze 1 und 2 ist
das Finanzamt örtlich zuständig, in dessen
Bezirk der Steuerpflichtige am Schluß des
Veranlagungszeitraums seinen Wohnsitz
oder in Ermangelung eines Wohnsitzes sei-
nen gewöhnlichenAufenthalt hatte. $ 42c
Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 Satz 2 und 3 ist
entsprechendanzuwenden."

für. das dem Steuerpflichtigenein Kinder-
freibetrag nach $ 32 Abs. 2 zusteht oder
gewährt wird.“ durch die Worte „Kind des
Steuerpflichtigen ($ 32 Abs. 4 bis 7)." er-
setzt.
In Absatz 3 Ziff. 9 Buchstabe b werden die
Worte „$$ 3 bis 3b“ durch die Worte „$$ 3
und 3a“ ersetzt.

a)

b)

In Absatz 1 wird das Zitat „($ 1 Abs. 2)“
durch das Zitat „($ 1Abs. 3)" ersetzt.
Ziffer 5 wird wie folgt geändert:
aa) In dem Wortlaut vor Buchstabe a wer-

den die Worte „$ 20 Abs. 1 Ziff. 1 und
2" durch die Worte „$ 20 Abs. 1Ziff. 1,2
und 6" ersetzt;

bb) Buchstabeb wird wie folgt geändert:
In Doppelbuchstabe aa wird das Komma
am Ende durch „und” ersetzt, in Doppel-
buchstabebb wird das Wort „und” am
Ende durch ein Semikolon ersetzt; Dop-
pelbuchstabe cc wird gestrichen.

aa) In Satz 1wird dasZitat „($4 Abs. 4 bis
7)" durch das Zitat „($ 4 Abs. 4 bis 6)"
ersetzt; in Satz 3 wird das Wort „ord-
nungsmäßig"gestrichen.



b)

d)

e)

bb) Satz 5 erhält die folgende Fassung:
„Die übrigen Vorschriften der $$ 10 und
34 und die Vorschriften des $ 9a, $ 10c,
$ 16 Abs. 4 Satz 3, $ 20 Abs. 4, $ 24a,
8 32,8 32 a Abs. 6, $ 33, $ 33a und $ 33b
sind nicht anzuwenden,”

In Absalz 2 wird der Klammerzusatz gestri-
chen.
In Absaiz 3 wird Satz 2 durch die folgenden
Sätze ersetzt:
„Die Einkommensleuer beträgt mindestens
25 vom Hundert des zu versteuernden Ein-
kommens. Dieser \Mlindeststeuersatz gilt
nicht für natürliche Personen mit Wohnsitz
oder gewöhnlichem Aufenthalt in der Deut-
schen Demokratischen Republik oder Berlin
(Ost)."
Hinter Absatz 3 wird der folgendeAbsatz 4
eingefügt:
„(4) Abweichend von den Absätzen 1 bis

3 sind bei beschränkt einkommensteuer-
pflichtigen Arbeitnehmern insoweit, als sie
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im
Sinne des $ 49 Abs. 1 Ziff. 4 beziehen, die
Vorschriften des $ 9a Ziff.1, $ 10 Abs. 1
Ziff. 1, 4 bis 7, 8 10c Abs. 1, 8 10c Abs. 3
ohne Möglichkeit, die tatsächlichen Auf-
wendungen nachzuweisen, $ 24a, 8 32 Abs. 2
und Abs. 3 Ziff. 1 sowie Abs. 4 bis 7 anzu-
wenden. Absatz 3 Satz 2 ist nicht anzu-
wenden. Verheiraleten Arbeitnehmern wird
ein Freibetrag von 70 Deutsche Mark mo-
natlich, Arbeitnehmern, die mindestens ein
Kind ($ 32 Abs.4 bis 7) haben, von 250
Deutsche Mark monatlich gewährt; $ 32
Abs. 3 Ziff. 1 ist in diesen Fällen nicht anzu-
wenden. Die Jahres- und Monatsbeträge
nach den Sälzen I und 3 ermäßigen sich zeit-
anteilig, wenn Einkünfte im Sinne des $ 49
Abs. 1 Ziff. 4 nicht während eines vollen
Kalenderjahrs oder Kalendermonats zuge-
flossen sind."

In dem bisherigen Absatz 4, der Absatz 5
wird, wird der letzte Satz gestrichen.

bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

a) Absatz 1Ziff. 2 wird wie folgt geändert:
aa) Die Buchstaben d bis f werden gestri-

chen.
bb) In den Buchstaben ], o, u und v wer-

den jeweils die Worte „auf Grund ord-
nungsmäßiger Buchführung“ gestrichen.

cc = In Buchstabe n wird Satz 5 gestrichen.
dd) Buchstabe t wird gestrichen.

ee) In Buchstabe w werden die Sätze 5
und 8 gestrichen; im neuen Satz 5
wird das Zitat „Satz 5" durch das
Zitat „$ Fa Abs. 6” ersetzt; im neuen
Satz 6 wird das Zitat „Satz 6”
durch das Zitat „Satz 5" ersetzt; im
neuen Satz 8 wird das Zitat „Sätze 1 bis
6, 8 und 9" durch das Zitat „Sätze 1 bis 5
und Satz 7" ersetzt; im neuen Satz 9
wird das Zitat „Sätze 1 bis 5, 8 und 9"
durch das Zitat „Sätze 1bis 4 und Satz 7"
und das Zitat „Satzes 9" durch das Zitat
„Satzes 7" ersetzt und im neuen Satz 10
wird das Zitat „Sätze 5 bis 7, 10 und 11”
durch das Zitat „Sätze 5, 6, 8 und 9" er-
setzt.

b) Absatz 1Ziff. 3erhältfolgendeFassung:
„3. die in $ 3Ziff, 52,$ 4a Abs. 1Ziff. 1,$ 7

Abs.2, $ 10 Abs.6, $ 22 Ziff. 1 Buch-
stabe a, $ 26a Abs. 3, $ 29 Abs. 1 und 2,
$ 31 Abs.2, $ 34c Abs.6, $ 44 Abs. 6,
$46Abs. 5 und $50a Abs. 6 vorgesehe-
nen Rechtsverordnungen zu erlassen.”

c) Absatz 4 erhält die folgende Fassung:
„(4) Der Bundesminister der Finanzen wird

ermächtigt,
1. im Einvernehmen mit den obersten Fi-

nanzbehörden der Länder die Vordrucke
für
a) den in $ 4 Abs. 5 Ziff. 2 vorgesehenen

Nachweis,
b) die in $ 39a Abs. 2 und $ 42 Abs. 2

vorgesehenen Anträge,
c) die Lohnsteueranmeldung ($ 41a

Abs. 1), die Lohnsteuerbescheinigung
($ 41 b Abs. 1 Satz 3), den Lohnzettel
($41b Abs. 2)

und das Muster der Lohnsteuerkarte
($ 39) zu bestimmen;

2. den Wortlaut dieses Gesetzes und der zu
diesem Gesetz erlassenen Rechtsverord-
nungen in der jeweils geltenden Fassung
mit. neuem Datum, unter neuer Über-
schrift und in neuer Paragraphenfolge
bekanntzumachen und dabei Unstimmig-
keiten im Wortlaut zu beseitigen."

67. Hinter $ 51 wird folgender $ 51 a eingefügt:

„g51a
Einkommensteuer als Maßstabsteuer

Für Steuern, die nach der veranlagten Ein-
kommensteuer oder nach der Lohnsteuer be-
messen werden, gilt als Maßstabsteuer die fest-
gesetzte Einkommensteuer oder die Jahreslohn-
steuer nach Abzug von 600 Deutsche Mark für
das erste Kind, 840 Deutsche Mark für das
zweite Kind und 1440 Deutsche Mark für jedes
weitere Kind des Steuerpflichtigen ($ 32 Abs. 4
bis 7). Bei Ehegatten, die nach den $$ 26, 26a



getrennt zur Einkommensteuer veranlagt wer-
den oder bei denen die Lohnsteuer nach der
Steuerklasse IV erhoben wird, wird der Ab-
zugsbetrag nach Satz 1 bei jedem Ehegatten je
zur Hälfte berücksichtigt.”

$ 52 erhält die folgende Fassung:

„852
Schlußvorschriften

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes
ist, soweit in den folgenden Absätzen nichts
anderes bestimmt ist, erstmals für den Ver-
anlagungszeitraum 1975 anzuwenden. Beim
Steuerabzug vom Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der
Maßgabe, daß die vorstehende Fassung erst-
mals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwen-
den ist, der für einen nach dem 31. Dezember
1974 endenden Lohnzahlungszeitraumgezahlt
wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem
31. Dezember 1974 zufließen.
(2) $ 4 Abs. 1 Satz 5 des Einkommensteuer-

gesetzes1969(Bundesgesetzbl.I S. 2265)ist bei
Grund und Boden, der zu einem land- und forst-
wirtschaftlichenBetriebsvermögengehört,letzt-
mals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die vor
dem1.Juli 1970enden.Entstehtdurchdie Ver-
äußerung oder Entnahme von Grund und Boden,
der zum Anlagevermögen eines land- und forst-
wirtschaftlichen Betriebs gehört, ein Gewinn,
so ist dieser nicht zu berücksichtigen, wenn der
Grund und Boden vor dem 1. Juli 1970 ver-
äußert oder entnommen worden ist oder wenn
bei einer Veräußerungnachdem30. Juni 1970
die Veräußerung auf einem vor dem 1. Juli 1970
rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen
Vertrag oder gleichstehenden Rechtsakt beruht.
Die Sätze1und2 geltenentsprechendfür Grund
und Boden, der zu einem der selbständigen
Arbeit dienendenVermögen oder der — bei
Gewinnermiltlung nach $ 4— zu einem gewerb-
lichen Betriebsvermögen gehört, mit der Maß-
gabe, daß an die Stelle des 30. Juni 1970 der
14.August 1971und an die Stelle des 1. Juli
1970der 15.August 1971tritt.
8) $ 4 Abs. 3 Satz A ist für Grund und Boden

des Anlagevermögens erstmals anzuwenden,
soweit der Grund und Boden
1. zu einem land- und forstwirtschaftlichen Be-

triebsvermögen gehört, für Wirtschaftsjahre,
die nach dem 30, Juni 1970enden,

2. zu einem gewerblichen Betriebsvermögen
oder zu einemder selbständigenArbeit die-
nenden Vermögen gehört, für Wirtschafts-
jahre, die nach dem 31. Dezember 1970
enden.

Absatz 2 Satz 2 und 3 ist sinngemäßanzuwen-
den. Für andere nicht abnutzbare Wirtschafts-
güterdesAnlagevermögensist $4 Abs. 3 Satz4
erstmals anzuwenden für Wirtschaftsjahre, die
nach dem 31. Dezember1970enden; dies gilt
nicht, soweit die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten vor dem 1. Januar 1971als Betriebs-
ausgaben abgesetzt worden sind.

(4) $ A Abs. 5 ist erstmals für das Wirtschafts-
jahr anzuwenden, das nach dem 31. Dezember
1974beginnt.
(5) $ A Abs. 7 des Einkommensteuergeseizes

in der vor dem 1. Januar 1975 geltenden Fas-
sung ist letztmals für das Wirtschaftsjahr anzu-
wenden, das vor dem 31. Dezember 1975endet.

(6) $ 6 Abs. 2, $ 6b Abs. 4 Ziff. 1 und 5,

Forstwirten sowie Gewerbetreibenden erstmals
für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das nach
dem 31. Dezember 1974endet.

(7 $6b Abs. 1Ziff. 3 und $ 6c Abs. 1Ziff. 1
sind erstmals anzuwenden, wenn der Grund und
Boden, der zu einem land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebsvermögen gehört, nach dem
30. Juni 1970 veräußert worden ist, es sei denn,
die Veräußerung beruht auf einem vor dem
1. Juli 1970 rechtswirksam abgeschlossenen
obligatorischen Vertrag oder gleichstehenden
Rechtsakt.Satz 1 gilt entsprechendfür Grund
und Boden, der zu einem der selbständigen Ar-
beit dienendenVermögenoder der — bei Ge-
winnermittlung nach $ 4 — zu einem gewerb-

gabe, daß an die Stelle des 30. Juni 1970 der
14.August 1971und an die Stelle des 1. Juli
1970der 15.August 1971tritt.

(8) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern, die
vor dem 1. Januar 1958angeschafft oder herge-
stellt worden sind, ist $ 7 des Einkommensteuer-
gesetzes1957(Bundesgesetzbl.I S. 1793)weiter
anzuwenden. Bei beweglichen Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens, die nach dem 31. De-
zember1957und vor dem 9. März 1960ange-
schafft oder hergestellt worden sind, ist $ 7
Abs. 2 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes
1958 (Bundesgesetzbl. I S. 672) weiter anzuü-
wenden. Satz 2 gilt entsprechend für nach dem
8. März 1960 angeschaffte oder hergestellie
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, wenn
1. die Wirtschaftsgüter vor dem 9. März 1960

bestellt und bis zum 31. Dezember 1961 ge-
liefert worden sind und vor dem 13. März
1960 für die Wirtschaftsgüter eine Anzah-
lung geleistet oder von dem Lieferanten
eine schriftliche Auftragsbestätigung erteilt
worden ist;

2. mit der Herstellung der Wirtschaftsgüter
vor dem 9. März 1960begonnen worden ist
und die Wirtschaftsgüter bis zum 31. Dezeimn-
ber 1961fertiggestellt worden sind,
(9) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des

Anlagevermögens mit einer betriebsgewöhn-
lichen Nutzungsdauer von mehr als 15 Jahren,
die in der Zeit vom 1. Januar 1958 bis zum
31. Dezember 1960 angeschafft oder hergestellt
worden sind, darf der bei der Absetzung für
Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen nach
einem unveränderlichen Hundertsatz vom je-
weiligen Buchwert (Restwert) anzuwendende
Hundertsatz abweichend von $ 7 Abs. 2 Satz 2



}. bei Wirtschaftsgütern mit einer betriebsge-
wöhnlichen Nutzungsdauer von 16 bis
25 Jahren höchstens das Dreifache und

2. bei Wirtschaftsgütern mit einer betriebsge-
wöhnlichen Nutzungsdauer von mehr als
25 Jahren das Dreieinhalbfache

des bei der Absetzung für Abnutzung in glei-
chen Jahresbeträgen in Betracht kommenden
Hundertsatzes betragen; er darf jedoch im Falle
der Ziffer 1 16 vom Hundert und im Falle der
Ziffer 2 12 vom Hundert nicht übersteigen,

(10) $ 7a ist erstmals bei Wirtschaftsgütern
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1974
angeschafft oder hergestellt worden sind, sowie
bei nachträglichen Herstellungsarbeiten, die
nach dem 31. Dezember 1974 abgeschlossen
worden sind,

(11) Für die Veranlagungszeiträume 1975bis
1978 sind Beiträge zu Versicherungen auf den
Erlebens- oder Todesfall gegen laufende Bei-
tragsleistung im Sinne des $ 10 Abs. 1 Ziff. 2
Buchstabe b des Einkommensteuergesetzes in
den vor dem }. Januar 1975geltenden Fassun-
gen, bei denen nicht die Voraussetzungen des
$ 10 Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe b vorliegen, wei-
terhin als Sonderausgaben abziehbar, wenn der
zugrunde liegende Vertrag vor dem1. Januar
1975 abgeschlossen und die erste Einzahlung
vor diesem Zeitpunkt geleistet worden ist.
(12) $ 10 Abs. 1 Zilf.3 Satz 2 ist erstmals auf

Beiträge an Bausparkassen anzuwenden, die auf
Grund von nach dem 8. März 1960 abgeschlos-
senen Verträgen geleistet werden,
(13) &$10 Abs. 6 Ziff. 1 gilt entsprechend bei

Versicherungen auf den Erlebens- oder Todes-
fall gegen Einmalbeitrag, wenn dieser nach $ 10
Abs.1 Ziff.2 Buchstabe b des Einkommen-
steuergesetzes in den vor dem 1. Januar 1975
geltenden Fassungen als Sonderausgabe abge-
zogen worden ist.

Bausparverträgen, wenn die Beiträge nach $ 10
Abs.1 Ziff.3 des Einkommensteuergesetzes in
den vor dem 1. Januar 1975 geltenden Fassun-
gen als Sonderausgaben abgezogen worden
sind.
(15)Auf Vermögensteuer,die für Kalender-

jahre vor dem 1. Januar 1975festgesetzt worden
ist, ist $ 10 Abs. 1 Ziff. 5 des Einkommensteuer-
gesetzes in der vor dem 1. Januar 1975gelten-
den Fassung anzuwenden.

(16) $ 10d ist erstmals anzuwenden
1. bei Land- und Forstwirten sowie bei Ge-

werbetreibenden auf Verluste, die in dem
nach dem 31.Dezember 1974endenden Wiiıt-
schaftsjahr,

2. bei selbständig Tätigen auf Verluste, die im
Kalenderjahr 1975

entstehen.

(17) 8 13 Abs. 3 ist letztmals für den Veran-
lagungszeitraum 1976anzuwenden.
(18) $ 14a Abs.1, 4 und 5 ist erstmals für

Veräußerungen anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 1973 vorgenommen worden sind.
Für Veräußerungen, die vor dem 1. Januar 1974
vorgenommen worden sind, ist $ 14a Abs. 1
und 4 in den vor dem 1. Januar 1974geltenden
Fassungen anzuwenden.

(19) $ 20 Abs.1 Ziff.6 ist erstmals für nach
dem 31. Dezember 1974zugeflossene Zinsen aus
Versicherungsverträgen anzuwenden, die nach
dem 31. Dezember 1973 abgeschlossen worden
sind.
{20)$ 32 Abs. 2 Ziff. 1 des Einkommensteuer-

gesetzes 1967 (Bundesgesetzbl. 1968IS. 145) ist
in allen noch nicht rechtskräftigen Veranlagun-
gen für Veranlagungszeiträume vor 1970 mit
der Maßgabe anzuwenden, daß ein Kinderfrei-
hetrag dem Steuerpflichtigen auch dann zusteht,
wenn das Kind im Veranlagungszeitraum vor
Ablauf der ersten vier Monate das 18. Lebens-
jahr vollendet hatte.

(21) $ 33a Abs. 1 und $ 41 Abs.1 Ziff.5 so-
wie Abs. 2 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes
1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1355) gelten auch
weiterhin mit der Maßgabe, daß
1. die Vorschriften bei einem Steuerpflichtigen

jeweils nur für das Kalenderjahr, in dem bei
ihm die Voraussetzungen für die Gewährung
eines Freibetrags eingetreten sind, und für
die beiden folgenden Kalenderjahre anzu-
wenden sind und

2. der Freibetrag
a} bei Steuerpflichtigen, bei denen $ 32a

Abs. 5 oder 6 anzuwenden ist oder denen
der Freibetrag nach $ 32 Abs. 3 Ziff. 1
zusteht,
720Deutsche Mark,

b} bei Steuerpflichtigen, die Kinder haben,
840DeutscheMark zuzüglichje 60Deut-
sche Mark für das dritte und jedes wei-
tere Kind und

€) bei anderen Steuerpflichtigen
540Deutsche Mark

beträgt.
Für ein Kalenderjahr, für das der Steuerpflich-
tige eine Steuerermäßigungnach $ 33 für Auf-
wendungen zur Wiederbeschaffung von Haus-
rat und Kleidung beantragt, wird ein Frei-
betrag nicht gewährt.

(22) Die Vorschrift des $ 33a Abs. 2 ist ab
dem Veranlagungszeitraum 1977 in der folgen-
den Fassung anzuwenden:
Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwen-
dungen für die Berufsausbildung eines Kindes,
für das er Anspruch auf Kindergeld nach dem
Bundeskindergeldgesetz oder auf andere Lei-
stungen für Kinder ($ 8 Abs.1 des Bundeskin-



dergeldgesetzes) hal, so werden auf Antrag die |
folgenden Beträge (Ausbildungsfreibeträge) :
vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen:
1. für ein Kind, das zu Beginn des Veranla-

gungszeitraums das 18.Lebensjahr vollendet
hat,
a) ein Betrag von 2400 Deutsche Mark im

Kalenderjahr, wenn das Kind im Haus-
halt des Steuerpflichtigen untergebracht
ist,
ein Betrag von 4200 Deutsche Mark im
Kalenderjahr, wenn das Kind zur Berufs-
ausbildung auswärtig untergebracht ist;

b)

2. für ein Kind, das zu Beginn des Veranla-
gungszeilraums das 18.Lebensjahr noch
nicht vollendet hal,
ein Belrag von 1800 Deutsche Mark im
Kalenderjahr, wenn das Kind zur Berufs-
ausbildung auswärtig untergebracht ist.

Die Ausbildungsfreibelräge vermindern sich
jeweils um die eigenen Einkünfte und Bezüge
des Kindes, die zur Bestreitung seines Unter-
halts oder seiner Berulsausbildung bestimmt
oder geeignet sind, soweit diese 2400 Deutsche
Mark im Kalenderjahr übersteigen, sowie um
die dem Kind als Zuschuß gewährten Leistun-
gen nach dem Bundesausbildungsförderungs-
gesetz.

(23} $ 34b Abs. 4 ist erstmals für Holz-
nutzungen in dem Wirtschaftsjahr anzuwenden,
das nach dem 31.Dezember 1974endet.
(24) $ 39c Abs.2 Satz 1 ist auf den Arbeits-

lohn für den Monat Januar 1975nicht anzuwen-
den.
(25) $ 43 Abs. 1 Ziff. 7, $ 44 Abs. 1 Ziff. 1 und

$ 49 Abs. 1 Ziff. 5 sind erstmals auf nach dem
31.Dezember 1974zugeflossene Zinsen aus Ver-
sicherungsverträgen anzuwenden, die nach dem
31.Dezember 1973abgeschlossen worden sind.
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(26) $ 55 ist erstmals anzuwenden
1. bei der Gewinnermittlung nach $ 4 Abs. 1

für Wirtschaftsjahre, die nach dem 30. Juni
1970 enden,

2. bei der Gewinnermittlung nach $ 4 Abs. 3
auf Veräußerungen oder Entnahmen
a) nach dem 30. Juni 1970,wenn der Grund

und Boden zum Anlagevermögen eines
land- und forstwirtschaftlichenBetriebs-
vermögens,
nach dem 14. August 1971, wenn der
Grund und Boden zum Anlagevermögen
eines gewerblichen Betriebsvermögens
oder eines der selbständigen Arbeit die-
nenden Vermögens

gehörte, es sei denn, die Veräußerung beruht
auf einem vor dem jeweiligen Stichtag
rechiswirksam abgeschlossenen obligatori-
schen Vertrag oder gleichstehenden Rechts-
akt.”

In $ 53 Abs.3 wird folgender Satz angefügt:
„8 7a Abs. 6 ist nicht anzuwenden."

Hinter $ 55wird folgender $ 56 angefügt:
„g 56

Einkommensteuertarif

Mit Wirkung ab 1. Januar 1978 soll ein Ein-
kommensteuertarif mit durchgehendem Progres-
sionsverlauf in Kraft gesetzt werden; über die
dazu bestehenden Möglichkeiten wird die Bun-
desregierung zum 1. Januar 1977dem Deutschen
Bundestag einen Bericht vorlegen.“

Die Anlage wird durch die folgenden Anlagen
1und 2 ersetzt:



1798 Bundesgesetzblatt,Jahrgang 1974,TeilI

Anlage 1 (zu $ 32a Abs. 4) Einkommensteuer-Grundtabelle

zu versteuerndes | tarifliche zu versteuerndes | tarifliche
laufende Einkommen ' Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer -Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis | in DM

1 0° — 3029 0 61 4800 — 4829 396
2 3030 — 3059 6 62 4830 — 4859 402
3 3060 — 3089 13 63 4860 — 4889 409
4 3090 — 3119 19 64 4890 °— 4919 415
5 3120 — 3149 26 65 4920 °— 4949 422
6 3150 — 3179 33 66 4950 — 4979 429
7 3180 — 3209 39 67 4980 — 5009 435
8 3210 — 3239 46 68 5010 — 5039 442
9 3240 — 3269 52 69 5040 °— 5069 448
10 3270 — 3299 59 70 5070 — 5099 455
11 3300 — 3329 66 71 510° — 5129 462
12 3330 — 3359 72 72 5130 °— 5159 468
13 3360 — 3389 79 73 5160 — 5189 475
14 3390 — 3419 85 74 5190 — 5219 481
15 3420 — 3449 92 75 5220 — 5249 488
16 3450 — 3479 99 76 53250 — 5279 495
17 3480 — 3509 105 77 5280 — 5309 501
18 35310 — 3539 112 78 5310 — 5339 508
19 3540 — 3569 118 79 5340 °— 5369 514
20 3570 — 3599 125 80 5370 — 5399 521

21 3600 — 3629 132 81 5400 °— 5429 528
22 3630 — 3659 138 82 5430 — 5459 534
23 3660 — 3689 145 83 5460 — 5489 541
24 3690 — 3719 151 84 5490 °— 5519 547
25 3720 — 3749 158 85 5520 — 5549 554
26 3750 — 3779 165 86 5550 — 5579 561
27 3780 — 3809 171 87 5580 — 5609 567
28 3810 — 3839 178 - 88 5610 °— 5639 574
29 38410 °— 3869 184 89 5640 °— 5669 580
30 3870 — 3899 191 90 5670 — 5699 587
3 3900 — 3929 198 9 570 — 5729 594
32 3930 — 3959 204 92 5730 — 5759 600
33 39360 — 3989 211 93 5760 — 5789 607
34 3990 — 4019 217 94 5790 — 5819 613
35 4020 — 4049 224 95 5820 — 5849 620
36 4050 — 4079 231 96 5850 — 5879 627
37 4080 — 4109 237 97 5880 — 5909 633
38 410 — 4139 244 _ 98 5910 — 5939 640
39 4140 °— 4169 250 99 5940 °— 5969 646
40 4170 — 4199 257 100 5970 ° — 5999 653

41 420 — 4229 264 101 6000 — 6029 660
42 4230 — 4259 270 102 60300 — 6059 666
43 4260 — 4289 277 103 6060 — 6089 673
44 4290 °— 4319 283 104 6090 °— 6119 679
45 4320 — 4349 290 105 6120 °— 6149 686
46 4350 — 4379 297 106 6150 — 6179 693
47 4380 — 4409 303 107 6180 °— 6209 699
48 4410 — 4439 310 108 6210 — 6239 706
49 4440 °— 4469 316 109 6240 °— 6269 712
50 4470 °— 4499 323 110 6270 — 6299 719.
51 4500 — 4529 330 111 630 — 6329 726
52 4530 — 4559 336 112 6330 — 6359 732
53 4560 — 4589 343 113 6360 — 6389 739
54 4590 — 4619 349 114 6390 °— 6419 745
55 4620 — 4649 356 115 6420 °— 6449 752
56 4650 — 4679 363 116 6450 — 6479 759
57 4680 — 4709 369 117 6480 °— 6509 765
58 4710 — 4739 376 118 6510 °— 6539 772
59 4740 — 4769 382 119 6540 °— 6569 778
60 4770 — 4799 389 120 6570 — 6599 785
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laufende
Nummer

tarifliche tarifliche
Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-

in DM steuer Nummer in DM steuer
von bis in DM von bis in DM

6600 — 6629 792 181 8400 — 8429 1188
6630 °— 6659 798 182 8430 — 8459 1194
6660 — 6689 805 183 8460 — 8489 1201
6690 °— 6719 811 184 8190 °— 8519 1207
6720 — 6749 818 185 8520 — 8549 1214
6750 — 6779 825 186 8550 — 8579 1221
6780 — 6809 831 187 8580 — 8609 1227
6810 — 6839 838 188 8610 — 8639 1234
6840 °— 6869 844 189 8640 °— 8669 1240
6870 — 6899 851 190 8670 — 8699 1247
690 °— 6929 858 191 870 — 8729 1254
6930 — 6959 864 192 8730 — 8759 1260
6960— 6989 871 193 87600— 8789 1267
6990 °— 7019 877 194 8790 — 8819 1273
7020 — 7049 884 195 8320 — 8849 1280
7050 — 7079 8 196 8850 — 8879 1287
7080 — 7109 897 197 8880 — 8909 1293
7110 — 7139 904 198 89110 — 8939 1300
7140 — 7169 910 199 8940 °— 8969 1306
71170 — 7199 917 200 8970 — 8999 1313

7200 — 7229 924 201 9000 — 9029 1320
7230 — 7259 930 202 9030 — 9059 1326
7260 — 7289 937 203 9060 — 9089 1333
7290 — 7319 943 204 9090 — 9119 1339
7320 — 7349 950 205 9120 — 9149 1346
7350 — 7379 957 206 9150 — 9179 1353
7380 — 7409 963 207 9180 — 9209 1359
7410 — 7439 970 208 9210 — 9239 1366
7440 0°— 7469 976 209 9240 — 9269 1372
7470 —- 7499 983 210 9270 — 9299 1379
7500 — 7529 990 211 9300 — 9329 1386
7530 — 7559 996 212 9330 — 9359 1392
7560 — 7589 1003 213 9360 — 9389 1399
7590 — 7619 1009 214 9390 — 9419 1405
7620 — 7649 1016 215 94120 °— 9449 1412
7650 — 7679 1023 216 9450 °— 9479 1419
7680 — 7709 1029 217 9480 — 9509 1425
710 — 7739 1036 218 95110 — 9539 1432
770 — 7769 1042 219 9540 °— 9569 1438
7770 — 7799 1049 220 9570 — 9599 1445

780 — 7829 1056 221 9600 — 9629 1452
7830 — 7859 1062 222 9630 — 9659 1458
78660 — 7889 1069 223 9660 — 9689 1465
7890 — 7919 1075 224 9690 °— 9719 1471
720 — 7949 1082 225 9720 — 9749 1478
79590 — 7979 1089 226 9750 — 9779 1485
79380 — 8009 1095 227 9780 — 9809 1491
8010 — 8039 1102 228 9810 — 9839 1498
8040 °— 8069 1108 229 98410 °— 9869 1504
8070 — 8099 1115 230 9870 — 9899 1511
8100 — 8129 1122 231 9900 °— 9929 1518
8130 — 8159 1128 232 98930 — 9959 1524
8160 — 8189 1135 233 9969 — 9989 1531
8190 — 8219 1141 234 9990 °— 10019 1537
8220 — 8249 1148 235 10020 °— 10049 1544
8250 — 8279 1155 236 10050 — 10079 1551
8280 — 8309 1161 237 10080 — 10109 1557
8310 — 8339 1168 238 10110 — 10139 1564
8340 — 8369 1174 239 10140 °— 10168 1570
8370 — 8399 1181 240 10170 — 10199 1577



1800

zuversteuerndes tarifliche zuversteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

241 10200 — 10229 1584 301 12000 — 12029 1980
242 10230 °— 10259 1590 302 12030 — 12059 1986
243 10260 — 10289 1597 303 12060 — 12089 1993
244 10290 — 10319 1603 304 120900— 12119 1999
245 10320 — 10349 1610 305 12120 — 12149 2006
246 10350 — 10379 1617 306 12150 — 12179 2013
247 10380 — 10409 1623 307 12180 — 12209 2019
248 10410 — 10439 1630 308 12210 — 12239 2026
249 10440 — 10469 1636 309 12240 — 12269 2032
250 10470 — 10499 1643 310 12270 — 12299 2039
251 10500 — 10529 1650 311 12300 — 12329 2046
252 10530 — 10559 1656 312 12330 — 12359 2052
253 10560 — 10589 1663 313 12360 — 12389 2059
254 10590 — 10619 1669 314 12390 — 12419 2065
255 10620 — 10649 1676 315 124220— 12449 2072
256 10650 — 10679 1683 316 12450 — 12479 2079
257 10680 — 10709 1689 317 12480 — 12509 2085
258 10710 — 10739 1696 318 12510 — 12539 2092
259 10740 °— 10769 1702 319 12540 — 12569 2098
260 10770 — 10799 1709 320 12570 — 12599 2105

261 10800 — 10829 1716 321 12600 — 12629 2112
262 10830 — 10859 1722 322 12630 — 12659 2118
263 10860 — 10889 1729 323 12660 — 12689 2125
264 10899 — 10919 1735 324 12690 — 12719 2131
265 10920 — 10949 1742 325 12720 — 12749 2138
266 10950 — 10979 1749 326 12750 — 12779 2145
267 10980 °— 11009 1755 327 12780 — 12809 2151
268 11010 — 11039 1762 328 12810 — 12839 2158
269 110400°— 11069 1768 329 12840 — 12869 2164
270 11070 — 11099 1775 330 12870 — 12899 2171
271 11100 — 11129 1782 331 12900 — 12929 2178
272 11130 — 11159 1788 332 129390— 12959 2184
273 11160 — 1118 1795 333 12960 — 12989 2191
274 11190 — 11219 1801 334 1290 — 13019 2197
275 11220 — 11249 1808 335 130220— 13049 2204
276 11250 — 11279 1815 336 13050 — 13079 2211
277 11280 — 11309 1821 337 130800— 13109 2217
278 11310 — 11339 1828 338 13110 — 13139 2224
279 11340 — 11369 1834 339 13140 — 13169 2230
280 11370 — 11399 1841 340 13170 — 13199 2237

281 11400 — 11429 1848 341 1320 — 13229 2244
282 11430 °— 11459 1854 342 13230 — 13259 2250
283 11460 — 11489 1861 343 13260 — 13289 2257
284 11490 — 11519 1867 344 132900— 13319 2263
285 11520 — 11549 1874 345 13320 — 13349 2270
286 11550 — 11579 1881 346 13350 — 13379 2277
287 11580 — 11609 1887 347 13380 — 13409 2283
288 11610 — 11639 1894 348 13410 — 13439 2290
289 11640 °— 11669 1900 349 13440 — 13469 2296
290 11670 — 11699 1907 350 13470 — 13499 2303
291 11700 — 11729 1914 351 13500 — 13529 2310
292 11730 — 11759 1920 352 13530 — 13559 2316
293 11760 — 11789 1927 353 13560 — 13589 2323
294 11790 — 11819 1933 354 13590 — 13619 2329
295 11820 °— 11849 1940 355 13620 — 13649 2336
296 11850 — 11879 1947 356 13650 — 13679 2343
297 11880 — 11909 1953 357 13680 — 13709 2349
298 11910 — 11939 1960 358 13710 — 13739 2356
299 11940 — 11969 1966 359 13740 — 13769 2362
300 11970 — 11999 1973 360 13770 — 13799 2369
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noch Anlage 1 (zu $ 32a Abs. 4) — Einkommensteuer-Grundtabelle

zu versteuerndes tarifliche | zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM | von bis in DM

361 13800 — 13829 2376 421 15600 -—- 15629 2772
362 13830 — 13859 2382 422 15630 — 15659 2778
363 13860 — 13889 2389 423 15660 — 15689 2785
364 13890 — 13919 2395 424 15690 °— 15719 2791
365 13920 -—- 13949 2402 425 15720 — 15749 2798
366 13950 — 13979 2409 426 15750 -— 15779 2805
367 13980 — 14009 2415 427 15780 — 15809 2811
368 14010 — 14039 2422 428 15810 — 15839 2818
369 14040 °— 14069 2428 429 15840 — 15869 . 2824
370 14070 °— 14099 2435 430 15870 — 15899 2831
371 14100 — 14129 2442 431 159000— 15929 2838
372 14130 — 14159 2448 432 15930 — 15959 2844
373 14160 — 14189 2455 433 15960 — 15989 2851
374 14190 °— 14219 2461 434 159990— 16019 2857
375 14220 — 14249 2468 435 16020 — 16049 2864
376 14250 — 14279 2475 436 16050 — 16079 2873
377 14280 — 14309 2481 437 16080 — 16109 2832
378 14310 — 14339 2488 438 16110 — 16139 2891
379 14340 °— 14369 2494 439 16140 — 16169 2901
380 14370 — 14399 2501 440 16170 — 16199 2910

381 14400 °— 14429 2508 441 16200 — 16229 2919
382 14430 — 14459 2514 442 16230 — 16259 2929
383 14460 — 14489 2521 443 16260 — 16289 2938
384 14490 °— 14519 2527 4AA 16290 — 16319 2947
385 14520 — 14549 2534 445 16320 — 16349 2956
386 14550 — 14579 2541 446 16350 — 16379 2966
387 14580 — 14609 2547 447 16380— 16409 2975
388 14610 — 14639 2554 448 16410 — 16439 2985
389 14640 — 14669 2560 449 16440 — 16469 2994
390 14670 -— 14699 2567 450 16470 — 16499 3003
391 14700 — 14729 2574 451 16500 — 16529 3013
392 14730 — 14759 2580 452 16530 — 16559 3022
393 14760 — 14789 2587 453 16560 — 16589 3031
394 14790 — 14819 2593 454 16590 — 16619 3041
395 14820 — 14849 2600 455 16620 — 16649 3050
396 14850 — 14879 2607 456 16650 — 16679 3060
397 14880 — 14909 2613 457 16680 — 16709 3069
398 14910 — 14939 2620 458 16710 — 16739 3078
399 14940 °— 14969 2626 459 16740 — 16769 3088
400 14970 — 14999 2633 460 16770 — 16799 3097

401 15000 — 15029 2640 461 16800 — 16829 3107
402 15030 — 15059 2646 462 16830 — 16859 3116
403 15060 — 15089 2653 463 16860 — 16889 3126
404 15090 — 15119 2659 464 168890— 16919 3135
405 15120 — 15149 2666 465 16920 — 16949 3145
406 15150 — 15179 2673 466 16950 — 16979 3154
407 15180 — 15209 2679 467 16980 — 17009 ' 3164
408 15210 — 15239 2686 468 17010 — 17039 3173
409 15240 — 15269 2692 469 17040 — 17069 3183
410 15270 — 15299 2699 470 17070 — 17099 3192
411 15300 — 15329 270€ 471 17100 — 17129 3202
412 15330 -— 15359 2712 472 17130 — 17159 3212
413 15360 — 15389 2719 473 17160 — 17189 3221
414 15390 — 15419 2725 474 17190 — 17219 3231
415 15420 — 15449 2732 475 17220 — 17249 3240
416 15450 — 15479 2739 476 17250 — 17279 3250
417 15480 °— 15509 2745 477 17280 — 17309 3260
418 15510 — 15539 2752 478 17310 — 17339 3269
419 15540 — 15569 2758 479 17340 — 17369 3279
420 15570 — 15599 2765 480 17370 — 17399 3288
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zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

481 17400 — 17429 3298 541 19200 — 19229 3892
482 17430 — 17459 3308 542 19230 — 19259 3902
483 17460 — 17489 3317 543 19260 — 19289 3913
484 17490 — 17519 3327 544 19290 — 19319 3923
485 17520 — 17549 3337 545 19320 — 19349 3933
486 17550 — 17579 3346 546 19350 — 19379 3943
487 17580 — 17609 3356 547 19380 — 19409 3953
488 17610 — 17639 3366 548 19410 — 19439 3964
489 17640 — 17669 3376 549 19440 — 19469 3974
490 17670 — 17699 3385 550 19470 °— 19499 3984
491 17700 — 17729 3395 551 19500 — 19529 3994
492 17730 — 17759 3405 552 19530 — 19559 4004
493 17760 — 17789 3414 553 19560 — 19589 4015
494 177990— 17819 3424 554 19590 °— 19619 4025
495 17820 — 17849 3434 555 19620 °— 19649 4035
496 17850 — 17879 3444 556 19650 — 19679 4046
497 17880 — 17909 3454 557 19680 — 19709 4056
498 17910 — 17939 3463 558 19710 — 19739 4066
499 17940 — 17969 3473 559 19740 °— 19769 4076
500 17970 — 17999 3483 560 19770 — 19799 4087

501 18000 — 18029 3493 561 19800 — 19829 4097
502 18030 — 18059 3503 562 19830 — 19859 4107
503 18060 — 18089 3512 563 19860 — 19889 4118
504 18090 — 18119 3522 564 19890 °— 19919 4128
505 18120 — 18149 3532 565 19920 °— 19949 4138
506 18150 — 18179 3542 566 19950 — 19979 4149
507 18180 — 18209 3552 567 19980 — 20009 4159
508 18210 — 18239 3562 568 20010 — 20039 4169
509 18240 — 18269 3572 569 20040 — 20069 4180
510 18270 — 18299 3581 570 20070 — 20099 4190
511 18300 — 18329 3591 571 20100 — 20129 4201
512 183390— 18359 3601 572 20130 — 20159 4211
513 18360 — 18389 3611 573 20160 — 20189 4221
514 183990— 18419 3621 574 20190 — 20219 4232
515 18420 — 18449 3631 575 20220 — 20249 4242
516 18450 — 18479 3641 576 20250 — 20279 4253
517 18480 — 18509 3651 577 20230 — 20309 4263
518 18510 — 18539 3661 578 20310 — 20339 4274
519 18540 — 18569 3671 579 20340 — 20369 4284
520 18570 — 18599 3681 580 20370 — 20399 4295

521 18600 — 18629 3691 581 20400 — 20429 4305
522 18630 — 18659 3701 582 20430 — 20459 4315
523 18660 — 18689 3711 583 20460 — 20489 4326
524 18690 — 18719 3721 584 20490 — 20519 4336
525 18720 — 18749 3731 585 20520 — 20549 4347
526 18750 — 18779 3741 586 20550 — 20579 4358
527 187860— 18809 3751 587 20580 — 20609 4368
528 18810 — 18839 3761 588 20610 — 20639 4379
529 18840 — 18869 3771 589 20640 — 20669 4389
530 18870 — 18899 3781 590 20670 — 20699 4400
531 18900 — 18929 3791 591 20700 — 20729 4410
532 18930 — 18959 3801 592 20730 — 20759 4421
533 18960 — 18989 3811 593 20760 — 20789 4431
534 189990— 19019 3821 594 20790 — . 20819 4442
535 19020 — 19049 3831 595 20820 — 20849 4452
536 19050 — 19079 3842 596 20850 — 20879 4463
537 19080 — 19109 3852 597 20880 — 20909 4474
538 19110 — 19139 3862 598 20910 — 20939 4484
539 19140 — 19169 3872 599 20940 — 20969 4495
540 19170 — 19199 3882 600 20970 — 20999 4506



1803

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in-DM

601 21000— 21029 4516 661 22800— 22829 5168
602 21030— 21059 4527 662 22830— 22859 5179
603 21060— 21089 4537 663 22860— 22889 5190
604 21090— 21119 4548 664 22890— 22919 5201
605 21120— 21149 4559 665 22920— 22949 5212
606 21150— 21179 4569 666 22950— 22979 5224
607 21180-— 21209 4580 667 22980— 23009 5235
608 21210 — 21239 4591 668 23010 — 23039 5246
609 21240— 21269 4602 669 - 23040— 23069 5257
610 21270— 21299 4612 670 23070— 23099 5268
611 21300 — 21329 4623 671 23100 — 23129 5279
612 21330 — 21359 4634 672 23130 — 23159 5290
613 21360 — 21389 A6AA 673 23160 — 23189 5302
614 21390 — 21419 4655 674 23190 — 23219 5313
615 21420 — 21449 4666 675 23220 — 23249 5324
616 21450 — 21479 4677 676 23250 — 23279 5335
617 21480 — 21509 4687 677 23280 — 23309 5346
618 21510 — 21539 4698 678 23310 — 23339 5358
619 21540 — 21569 4709 679 23340 — 23369 5369
620 21570 — 21599 4720 680 23370 — 23399 5380

621 21600 — 21629 4730 681 23400 — 23429 5391
622 21630 — 21659 AFAl 682 23430 — 23459 5402
623 21660— 21689 4752 683 23460— 23489 5414
624 21690 — 21719 4763 684 23490 — 23519 5425
625 21720 — 21749 A774 685 23520 — 23549 5436
626 21750— 21779 4784 686 23550— 23579 5447
627 21780 — 21809 4795 687 23580 — 23609 5459
628 21810-— 21839 4806 688 23610— 23639 5470
629 21840 — 21869 4817 689 23640 — 23669 5481
630 21870 — 21899 4828 690 23670 — 23699 5493
631 21900— 21929 4839 691 23700— 23729 5504
632 21930— 21959 4850 692 23730— 23759 5515
633 21960 — 21989 4860 693 23760 — 23789 5527
634 21999 — 22019 4871 694 23790 — 23819 5538
635 22020— 22049 4882 695 23820— 23849 5549
636 22050— 22079 4893 696 23850— 23879 5561
637 22080 — 22109 4904 697 23880 — 23909 5572
638 22110 — 22139 4915 698 23910 — 23939 5583
639 22140— 22169 4926 699 23940— 23969 5595
640 22170— 22199 4937 700 23970— 23999 5606
641 22200— 22229 4948 701 24000— 24029 5617
642 22230 — 22259 4959 702 24030 — 24059 5629
643 22260— 22289 4970 703 24060— 24089 5640
644 22290— 22319 4981 704 24090— 24119 5651
645 22320 — 22349 4992 705 24120 — 24149 5663
646 22350— 22379 5003 706 24150— 24179 5674
647 22380— 22409 5014 707 24180— 24209 5686
648 22410— 22439 5025 708 24210— 24239 5697
649 22440— 22469 5036 709 24240— 24269 5709
650 22470— 22499 5047 710 24270— 24299 5720
651 22500— 22529 5058 711 24300— 24329 5731
652 22530— 22559 5069 712 24330— 24359 5743
653 22560— 22589 5080 713 24360— 24389 5754
654 22590— 22619 5091 714 24390— 24419 5766
655 22620-- 22649 5102 715 24420— 24449 5777
656 22650— 22679 5113 716 24450— 24479 5789
657 22680— 22709 5124 717 24480— 24509 5800
658 22710— 22739 5135 718 24510— 24539 5812
659 22740— 22769 5146 719 24540-— 24569 5823
660 22770— 22799 5157 720 24570— 24599 5835



1804

tarifliche tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

721 24600 — 24629 5846 781 26400 — 26429 6549
722 24630 — 24659 5858 782 26430 — 26459 6561
723 24660 — 24689 5869 783 26460 — 26489 6573
724 24690 — 24719 5881 784 26490 — 26519 6585
725 24720 — 24749 5892 785 26520 — 26549 6596
726 24750 — 24779 5904 786 26550 — 26579 6608
727 24780 — 24809 5915 787 26580 — 26609 6620
728 24810 — 24839 5927 788 26610 — 26639 6632
729 24840 — 24869 5938 789 26640 — 26669 6644
730 24870 — 24899 5950 790 26670 — 26699 6656
731 24900 — 24929 5962 791 26700 -— 26729 6668
732 24930 — 24959 5973 792 26730 — 26759 6680
733 24960 — 24989 5985 793 26760 — 26789 6692
734 24999 — 25019 5996 794 26790 — 26819 6704
735 25020 — 25049 6008 795 26820 — 26849 6716
736 25050 — 25079 6020 796 26850 — 26879 6728
737 25080 — 25109 6031 797 26880 — 26909 6740
738 25110 — 25139 6043 798 26910 — 26939 6752
739 25140 — 25169 6054 799 26940 — 26969 6764
740 25170 — 25199 6066 800 26970 — 26999 6776

741 25200 — 25229 6078 801 27000 — 27029 6788
742 25230 — 25259 6089 802 27030 — 27059 6800
743 25260 -— 25289 6101 803 27060 — 27089 6812
744 25290 — 25319 6113 804 27090 — 27119 6824
745 25320 — 25349 6124 805 27120 — 27149 6836
746 25350 -- 25379 6136 806 27150 — 27179 6848
747 25380 — 25409 6148 807 27180 — 27209 6860
748 25410 — 25439 6159 808 27210 — 27239 6872
749 25440 — 25469 6171 809 27240 — 27269 6885
750 25470 — 25499 6183 810 27270 — 27299 6897
751 25500 -- 25529 6195 811 2730 — 27329 6909
752 25530 — 25559 6206 812 27330 — 27359 6921
733 25560 — 25589 6218 813 27360 — 27389 6933
754 25590 — 25619 6230 814 27390 — 27419 6945
755 25620 — 25649 6241 815 27420 — 27449 6957
756 25650 — 25679 6253 816 27450 — 27479 6969
757 25680 — 25709 6265 817 27480 — 27509 6981
758 25710 — 25739 6277 818 27510 — 27539 6994
759 25740 — 25769 6288 819 27540 — 27569 7006
760 25770 — 25799 6300 820 27570 — 27599 7018

761 25800 -—- 25829 6312 821 27600 — 27629 7030
762 25830 — 25859 6324 822 27630 — 27659 7042
763 25860 — 25889 6336 823 27660 — 27689 7054
764 258900 — 25919 6347 824 27690 — 27719 7066
765 25920 — 25949 6359 825 27720 — 27749 7079
766 25950 — 25979 6371 826 27750 — 27779 709
767 25980 — 26009 6383 827 27780 — 27809 7103
768 26010 — 26039 6395 828 27810 — 27839 7115
769 26040 — 26069 6406 829 27840 — 27869 7127
770 26070 — 26099 6418 830 27870 — 27899 7140
771 26100 — 26129 6430 831 27900 — 27929 7152
772 26130 — 26159 6442 832 27930 — 27959 7164
773 26160 — 26189 6454 833 27960 — 27989 7176
774 26190 — 26219 6466 834 27990 — 28019 7188
775 26220 — 26249 6477 835 28020 — 28049 7201
776 26250 — 26279 6489 836 28050 — 28079 7213
777 26280 — 26309 6501 837 28080 — 28109 7225
778 26310 — 26339 6513 838 28110 — 28139 7237
779 26340 — 26369 6525 839 28140 — 28169 7250
780 26370 — 26399 6537 840 28170 — 28199 7262



1805

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

841 28200 — 28229 7274 901 30000 — 30029 8021
842 28230 — 28259 7286 902 30030 — 30059 8033
843 28260 — 28289 7299 903 30060 — 30089 8046
844 28290 — 28319 7311 904 30090 — 30119 8059
845 28320 — 28349 7323 905 30120 — 30149 8071
846 28350 — 28379 7336 906 30150 — 30179 8084
847 28380 — 28409 7348 907 30180 — 30209 8096
848 28410 — 28439 7360 908 30210 — 30239 8109
849 28440 — 28469 7373 909 30240 — 30269 8122
850 28470 — 28499 7385 910 30270 — 30299 8134
851 28500 — 28529 7397 911 30300 — 30329 8147
852 28530 — 28559 7410 912 30330 — 30359 8160
853 28560 — 28589 7422 913 30360 — 30389 8172
854 28590 — 28619 7434 914 30390 — 30419 8185
855 286200— 28649 7447 915 304220 — 30449 8198
856 28650 — 28679 7459 916 30450 — 30479 8210
857 28680 — 28709 7471 917 30480 — 30509 8223
858 28710 — 28739 7484 918 30510 — 30539 8236
859 28740 — 28769 7496 919 30540 — 30569 8248
860 28770 — 28799 7508 920 30570 — 30599 8261

861 28800 — 28829 7521 921 30600 — 30629 8274
862 28830 — 28859 7533 922 30630 — 30659 8287
863 288660 — 28889 7546 923 30660 — 30689 8299
864 28890 — 28919 7558 924 30690 — 30719 8312
865 28920 — 28949 7570 925 30720 — 30749 8325
866 28950 — 28979 7583 926 30750 — 30779 8338
867 28980 — 29009 7595 927 30780 — 30809 8350
868 29010 — 29039 7608 928 30810 — 30839 8363
869 29040 — 29069 7620 929 30840 — 30869 8376
870 29070 — 29099 7632 930 30870 — 30899 8389
871 29100 — 29129 7645 931 30900 — 30929 8401
872 29130 — 29159 7657 932 30930 — 30959 8414
873 29160 — 29189 7670 933 30960 — 30989 8427
874 29190 — 29219 7682 934 30990 — 31019 8440
875 29220 — 29249 7695 935 31020 — 31049 8452
876 293250 — 29279 7707 936 31050 — 31079 8465
877 29280 — 29309 7720 937 31080 — 31109 8478
878 29310 — 29339 7732 938 31110 — 31139 8491
879 29340 — 29369 7745 939 31140 — 31169 8504
880 29370 — 29399 7757 940 31170 — 31199 8516

881 29400 — 29429 7770 941 31200 — 31229 8529
882 29430 — 29459 7782 942 31230 — 31259 8542
883 29460 — 29489 7795 943 31260 — 31289 8555
884 29490 — 29519 7807 944 31290 — 31319 8568
885 29520 — 29549 7820 945 31320 — 31349 8581
886 29550 — 29579 7832 946 31350 — 31379 8593
887 29580 — 29609 7845 947 31380 — 31409 8606
888 29610 — 29639 7857 948 31410 — 31439 8619
889 29640 — 29669 7870 949 31440 — 31469 8632
890 29670 — 29699 7882 950 31470 — 31499 8645
891 29700 — 29729 7895 951 31500 — 31529 8658
892 29730 — 29759 7907 952 315390 — 31559 8670
893 29760 — 29789 7920 953 31560 — 31589 8683
894 29790 — 29819 7933 954 31590 — 31619 8696
895 29820 — 29849 7945 955 31620.— 31649 8709
896 29850 — 29879 7958 956 31650 — 31679 8722
897 29880 — 29909 7970 957 31680 — 31709 8735
898 29910 — 29939 7983 958 31710 — 31739 8748
899 29940 — 29969 7995 959 31740 — 31769 8761
900 29970 — 29999 8008 960 31770 — 31799 8774



1806

zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer

von bis in DM

961 31800 — 31829 8787
962 31830 — 31859 8799
963 31860 — 31889 8812
964 31890 — 31919 8825
965 31920 — 31949 8838
966 31950 —- 31979 8851
967 31980 — 32009 8864
968 32010 — 32039 8377
969 32040 — 32069 8890
970 32070 — 32099 8903
971 32100 — 32129 8916
972 32130 — 32159 8929
973 32160 — 32189 8942
974 32190 — 32219 8955
975 32220 — 32249 8968
976 32250 — 32279 8981
977 32280 — 32309 8994
978 32310 — 32339 9007
979 32340 — 32369 9020
980 32370 — 32399 9033

981 32400 — 32429 9046
982 32430 — 32459 9059
983 32460 — 32489 9072
984 32490 — 32519 9085
985 32520 — 32549 9098
986 32550 — 32579 9111
987 32580 — 32609 9124
988 32610 — 32639 9137
989 32640 — 32669 9150
990 32670 — 32699 9163
991 32700 — 32729 9176
992 32730 — 32759 9189
993 32760 — 32789 9202
994 32790 — 32819 9215
995 32820 — 32849 9228
996 32850 — 32879 9242
997 32880 — 32909 9255
998 32910 — 32939 9268
999 32940 — 32969 9281
1000 32970 — 32999 9294

1001 33000 — 33029 9307
1002 33030 — 33059 9320
1003 33060 — 33089 9333
1004 33090 — 33119 9346
1005 33120 — 33149 9359
1006 33150 — 33179 9373
1007 33180 — 33209 9386
1008 33210 — 33239 9399
1009 33240 — 33269 9412
1010 33270 — 33299 9425
1011 33300 — 33329 9438
1012 33330 — 33359 9451
1013 33360 — 33389 9465
1014 33390 — 33419 9478
1015 33420 — 33449 9491
1016 33450 — 33479 9504
1017 33480 — 33509 9517
1018 33510 — 33539 9530
1019 33540 — 33569 9544
1020 33570 — 33599 9557

tarifliche
laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer

von bis in DM

1021 33600 — 33629 9570
1022 33630 — 33659 9583
1023 33660 — 33689 9596
1024 33690 — 33719 9610
1025 33720 — 33749 9623
1026 33750 — 33779 9636
1027 33780 — 33809 9649
1028 33810 — 33839 9662
1029 33840 — 33869 9676
1030 33870 — 33899 9689
1031 33900 — 33929 9702
1032 33930 — 33959 9715
1033 33960 — 33989 9729
1034 33999 — 34019 9742
1035 34020 — 34049 9755
1036 34050 — 34079 9768
1037 34080 — 34109 9782
1038 34110 — 34139 9795
1039 34140 — 34169 9808
1040 34170 — 34199 9822

1041 34200 — 34229 9835
1042 34230 — 34259 9848
1043 34260 — 34289 9861
1044 34290 — 34319 9875
1045 34320 — 34349 9888
1046 34350 — 34379 9901
1047 34380 — 34409 9915
1048 34410 — 34439 9928
1049 34440 — 34469 9941
1050 34470 — 34499 9955
1051 34500 — 34529 9968
1052 34530 — 34559 9981
1053 34560 — 34589 9994
1054 34590 — 34619 10008
1055 34620 — 34649 10021
1056 34650 — 34679 10034
1057 34680 — 34709 10048
1058 34710 — 34739 10061
1059 34740 — 34769 10075
1060 34770 — 34799 10088

1061 34800 — 34829 10101
1062 34830 — 34859 10115
1063 34860 — 34889 10128
1064 34890 — 34919 10141
1065 34920 — 34949 10155
1066 34950 — 34979 10168
1067 34980 — 35009 10182
1068 35010 — 35039 10195
1069 35040 — 35069 10208
1070 35070 — 35099 10222
1071 35100 — 35129 10235
1072 35130 — 35159 10249
1073 35160 — 35189 10262
1074 35190 — 35219 10275
1075 35220 — 35249 10289
1076 35250 — 35279 10302
1077 35280 — 35309 10316
1078 35310 — 35339 10329
1079 35340 — 35369 10343
1080 35370 — 35399 10356



1807

tarifliche tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

1081 35400 — 35429 10369 114i 37200 — 37229 11183
1082 35430 — 35459 10383 1142 37230 — 37259 11197
1083 35460 -- 35489 10396 1143 37260 — 37289 11210
1084 35490 - 35519 10410 1144 37290 — 37319 11224
1085 35520 35549 10423 1145 37320 — 37349 11238
1086 35550 - 35579 10437 1146 37350 — 37379 11251
1087 35580 - 35609 10450 1147 37380 — 37409 11265
1088 35610 — 35639 10464 1148 37410 -— 37439 11279
1089 35640 -- 35669 10477 1149 37440 — 37469 11292
1090 35670 — 35699 10491 1150 37470 — 37499 11306
1091 35700 -—- 35729 10504 1151 37500 — 37529 11320
1092 35730 — 35759 10518 1152 37530 — 37559 11334
1093 35760 — 35789 10531 1153 37560 — 37589 11347
1094 35790 — 35819 10545 1154 375900 — 37619 11361
1095 35820 — 35849 10558 1155 37620 — 37649 11375
1096 35850 — 35879 10572 1156 37650 — 37679 11388
1097 35880 -— 35909 10585 1157 37680 — 37709 11402
1098 35910 — 35939 10599 1158 37710 — 37739 11416
1099 35940 -—- 35969 10612 1159 37740 — 37769 11430
1100 35970 — 35999 10626 1160 37770 — 37799 11443

1101 36000 — 36029 10639 1161 37800 — 37829 11457
1102 36030 — 36059 10653 1162 37830 - — 37859 11471
1103 36060 — 36089 10666 1163 37860 — 37889 11485
1104 36090 — 36119 10680 1164 37890 — 37919 11498
1105 36120 — 36149 10693 1165 37920 — 37949 11512
1106 36150 — 36179 10707 1166 37950 — 37979 11526
1107 36180 — 36209 10720 1167 37980 — 38009 11540
1108 36210 — 36239 10734 1168 38010 — 38039 11553
1109 36240 — 36269 10747 1169 38040 — 38069 11567
1110 36270 — 36299 10761 1170 38070 — 38099 11581
1111 36300 — 36329 10775 1171 38100 — 38129 11595
1112 36330 — 36359 10788 1172 38130 — 38159 11608
1113 36360 — 36389 10802 1173 38160 — 38189 11622
1114 36390 — 36419 10815 1174 38190 — 38219 11636
1115 36420 — 36449 10829 1175 38220 — 38249 11650
1116 36450 — 36479 10842 1176 38250 — 38279 11663
1117 36480 — 36509 10856 1177 38280 -- 38309 11677
1118 36510 -——- 36539 10870 1178 38310 — 38339 11691
1119 36540 — 36569 10883 1179 38340 -—- 38369 11705
1120 36570 — 36599 10897 1180 38370 — 38399 11719

1121 36600 — 36629 10910 1181 38400 — 38429 11732
1122 36630 — 36659 10924 1182 38430 — 38459 11746
1123 36660 — 36689 10938 1183 38460 — 38489 11760
1124 36690 — 36719 10951 1184 38490 — 38519 11774
1125 36720 — 36749 10965 1185 38520 — 38549 11788
1126 36750 — 36779 10978 1186 38550 — 38579 11801
1127 36780 — 36809 10992 1187 38580 — 38609 11815
1128 36810 — 36839 11006 1188 38610 — 38639 11829
1129 36840 —- 36869 11019 1189 38640 — 38669 11843
1130 36870 — 36899 11033 1190 38670 — 38699 11857
1131 36900 — 36929 11046 1191 38700 — 38729 11871
1132 36930 — 36959 11060 1192 38730 — 38759 11884
1133 36960 — 36989 11074 1193 38760 — 38789 11898
1134 36990 — 37019 11087 1194 38790 — 38819 11912
1135 37020 — 37049 11101 1195 38820 — 38849 11926
1136 37050 — 37079 11115 1196 38850 — 38879 11940
1137 37080 — 37109 11128 1197 38880 — 38909 11954
1138 37110 — 37139 11142 1198 389310 — 38939 11967
1139 37140 -—- 37169 11156 1199 38940 — 38969 11981
1140 37170 — 37199 11169 1200 38970 — 38999 11995



1808

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

1201 39000 — 39029 12009 1261 40800 — 40829 12846
1202 39030 — 39059 12023 1262 40830 — 40859 12860
1203 39060 — 39089 12037 1263 40860 — 40889 12874
1204 39090 — 39119 12051 1264 40890 — 40919 12888
1205 39120 — 39149 12064 1265 40920 — 40949 12902
1206 39150 — 39179 12078 1266 40950 — 40979 12916
1207 39180 °— 39209 12092 1267 40980 — 41009 12930
1208 39210 — 39239 12106 1268 41010 — 41039 12944
1209 39240 — 39269 12120 1269 41040 — 41069 12958
1210 39270 — 39299 12134 1270 41070 — 41099 12972
1211 39300 — 39329 12148 1271 41100 — 41129 12986
1212 39330 — 39359 12162 1272 41130 — 41159 13000
1213 39360 — 39389 12176 1273 41160 — 41189 13014
1214 393990 — 39419 12189 1274 41190 — 41219 13028
1215 39420 °— 39449 12203 1275 41220 — 41249 13042
1216 39450 — 39479 12217 1276 41250 — 41279 13056
1217 39480 — 39509 12231 1277 41280 — 41309 13071
1218 39510 — 39539 12245 1278 41310 — 41339 13085
1219 39540 — 39569 12259 1279 41340 — 41369 13099
1220 39570 — 39599 12273 1280 41370 — 41399 13113

1221 39600 — 39629 12287 1281 41400 — 41429 13127
1222 39630 — 39659 12301 1282 41430 — 41459 13141
1223 39660 — 39689 12315 1283 41460 — 41489 13155
1224 39690 — 39719 12329 1284 41490 — 41519 13169
1225 39720 — 39749 12343 1285 41520 — 41549 13183
1226 39750 — 39779 12356 1286 41550 — 41579 13197
1227 39780 — 39809 12370 1287 41580 — 41609 13211
1228 39810 — 39839 12384 1288 41610 — 41639 13225
1229 39840 °— 39869 12398 1289 41640 — 41669 13240
1230 39870 — 39899 12412 1290 41670 — 41699 13254
1231 39900 — 39929 12426 1291 41700 — 41729 13268
1232 39930 — 39959 12440 1292 41730 — 41759 13282
1233 39960 — 39989 12454 1293 41760 — 41789 13296
1234 39999 — 40019 12468 1294 41790 — 41819 13310
1235 40020 — 40049 12482 1295 41820 — 41849 13324
1236 40050 — 40079 12496 1296 41850 — 41879 13338
1237 40080 — 40109 12510 1297 41880 — 41909 13352
1238 40110 — 40139 12524 1298 41910 — 41939 13366
1239 40140 — 40169 12538 1299 41940 — 41969 13381
1240 40170 — 40199 12552 1300 41970 — 41999 13395

1241 40200 — 40229 12566 1301 42000 — 42029 13409
1242 40230 — 40259 12580 1302 42030 — 42059 13423
1243 40260 — 40289 12594 1303 42060 — 42089 13437
1244 40290 — 40319 12608 1304 420900 — 42119 13451
1245 40320 — 40349 12622 1305 42120 — 42149 13465
1246 40350 — 40379 12636 1306 42150 — 42179 13479
1247 40380 — 40409 12650 1307 42180 — 42209 13494
1248 40410 — 40439 12664 1308 42210 — 42239 13508
1249 40440 — 40469 12678 1309 - 42240 — 42269 13522
1250 40470 — 40499 12692 1310 42270 — 42299 13536
1251 40500 — 40529 12706 1311 4230 — 42329 13550
1252 40530 — 40559 12720 1312 42330 — 42359 13564
1253 40560 — 40589 12734 1313 42360 — 42389 13578
1254 40590 — 40619 12748 1314 42390 — 42419 13593
1255 40620 — 40649 12762 1315 42420 — 42449 13607
1256 40650 — 40679 12776 1316 42450 — 42479 13621
1257 40680 — 40709 12790 1317 42480 — 42509 13635
1258 40710 — 40739 12804 1318 42510 — 42539 13649
1259 40740 — 40769 12818 1319 42540 — 42569 13663
1260 40770 — 40799 12832 1320 42570 — 42599 13677



1809

zu versteuerndes | tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

1321 42600 — 42629 13692 1381 44400 — 44429 14545
1322 42630 — 42659 13706 1382 44430 — 44459 14559
1323 42660 — 42689 13720 1383 44460 — 44489 14573
1324 42690 — 42719 13734 1384 44490 — 44519 14588
1325 42720 — 42749 13748 1385 44520 — 44549 14602
1326 42750 — 42779 13762 1386 44550 — 44579 14616
1327 42780 — 42809 13777 1387 44580 — 44609 14630
1328 42810 — 42839 13791 1388 44610 — 44639 14645
1329 42840 -——- 42869 13805 1389 44640 — 44669 14659
1330 42870 -— 42899 13819 1390 44670 — 44699 14673
1331 42900 — 42929 13833 1391 4470 — 44729 14688
1332 42930 — 42959 13848 1392 44730 — 44759 14702
1333 42960 — 42989 13862 1393 44760 — 44789 14716
1334 42999 — 43019 13876 1394 44790 — 44819 14730
1335 43020 — 43049 13890 1395 44820 — 44849 14745
1336 43050 — 43079 13904 1396 44850 — 44879 14759
1337 43080 — 43109 13918 1397 44880. — 44909 14773
1338 43110 -—— 43139 13933 1398 44910 — 44939 14788
1339 43140 0— 43169 13947 1399 449400 — 44969 14802
1340 43170 — 43199 13961 1400 44970 — 44999 14816

1341 43200 — 43229 13975 1401 45000 — 45029 14830
1342 43230 — 43259 13989 1402 45030 — 45059 14845
1343 43260 — 43289 14004 1403 45060 — 45089 14859
1344 43290 — 43319 14018 1404 45090 — 45119 14873
1345 43320 — 43349 14032 1405 45120 — 45149 14888
1346 43350 — 43379 14046 1406 45150 — 45179 14902
1347 43380 — 43409 14061 1407 45180 — 45209 14916
1348 43410 — 43439 14075 1408 45210 — 45239 14931
1349 43440 -— 43469 14089 1409 45240 0— 45269 14945
1350 43470 — 43499 14103 1410 45270 — 45299 14959
1351 43500 — 43529 14117 1411 45300 — 45329 14973
1352 43530 — 43559 14132 1412 45330 — 45359 14988
1353 43560 — 43589 14146 1413 45360 — 45389 15002
1354 43590 — 43619 14160 1414 45390 — 45419 15016
1355 43620 — 43649 14174 1415 45420 — 45449 15031
1356 43650 — 43679 14188 1416 45450 — 45479 15045
1357 43680 — 43709 14203 1417 45480 — 45509 15059
1358 43710 — 43739 14217 1418 45510 — 45539 15074
1359 43740 — 43769 14231 1419 45540 — 45569 15088
1360 43770 — 43799 14245 1420 45570 — 45599 15102

1361 43800 — 43829 14260 1421 45600 — 45629 15117
1362 43830 — 43859 14274 1422 45630 — 45659 15131
1363 43860 — 43889 14288 1423 45660 — 45689 15145
1364 43890 — 43919 14302 1424 45690 — 45719 15160
1365 43920 — 43949 14317 1425 45720 — 45749 15174
1366 43950 — 43979 14331 1426 45750 — 45779 15188
1367 43980 — 44009 14345 1427 45780 — 45809 15203
1368 44010 — 44039 14359 1428 45810 — 45839 15217
1369 44040 — 44069 14374 1429 45840 — 45869 15231
1370 44070 — 44099 14388 1430 45870 — 45899 15246
1371 44100 — 44129 14402 1431 45900 — 45929 15260
1372 44130 — 44159 14416 1432 45930 — 45959 15274
1373 44160 — 44189 14431 1433 45960 — 45989 15289
1374 44190 — 44219 14445 1434 45990 — 46019 15303
1375 44220 — 44249 14459 1435 46020 — 46049 15317
1376 44250 — 44279 14473 1436 46050 — 46079 15332
1377 44280 — 44309 14488 1437 46080 — 46109 15346
1378 44310 — 44339 14502 1438 46110 — 46139 15360
1379 44340 -— 44369 14516 1439 46140 — 46169 15375
1380 44370 — 44399 14530 1440 46170 — 46199 15389



1810

tarifliche tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

1441 46200 — 46229 15403 1501 48000 — 48059 16266
1442 46230 — 46259 15418 1502 48060 — 48119 16294
1443 46260 — 46289 15432 1503 48120 — 48179 16323
1444 46290 — 46319 15446 1504 48180 — 48239 16352
1445 46320 — 46349 15461 1505 48240 — 48299 16381
1446 46350 — 46379 15475 1506 48300 — 48359 16410
1447 46380 — 46409 15490 1507 48360 — 48419 16438
1448 46410 — 46439 15504 1508 48420 — 48479 16467
1449 A6440 — 46469 15518 1509 48480 — 48539 16496
1450 46470 — 46499 15533 1510 48540 — 48599 16525
1451 46500 — 46529 15547 1511 48600 — 48659 16554
1452 46530 — 46559 15561 1512 48660 — 48719 16583
1453 46560 — 46589 15576 1513 48720 — 48779 16612
1454 46590 — 46619 15590 - 1514 48780 — 48839 16641
1455 46620 — 46649 15604 1515 48840 — 48899 16669
1456 46650 — 46679 15619 1516 48900 — 48959 16698
1457 46680 — 46709 15633 1517 48960 — 49019 16727
1458 46710 — 46739 15648 1518 49020 — 49079 16756
1459 46740 — 46769 15662 1519 49080 — 49139 16785
1460 46770 — 46799 15676 1520 49140 — 49199 16814

1461 46800 — 46829 15691 1521 49200 — 49259 16843
1462 46830 — 46859 15705 1522 49260 — 49319 16872
1463 46860 — 46889 15719 1523 49320 — 49379 16901
1464 46890 — 46919 15734 1524 49380 — 49439 16930
1465 46920 — 46949 15748 1525 49440 — 49499 16959
1466 46950 — 46979 15762 1526 49500 — 49559 16988
1467 46980 — 47009 15777 1527 49560 — 49619 17017
1468 47010 — 47039 15791 1528 49620 — 49679 17046
1469 47040 — 47069 15806 1529 49680 — 49739 17075
1470 47070 — 47099 15820 1530 49740 — 49799 17104
1471 47100 — 47129 15834 1531 49800 — 49859 17133
1472 47130 — 47159 15849 1532 49860 — 49919 17162
1473 47160 — 47189 15863 1533 49920 — 49979 17191
1474 47190 — 47219 15877 1534 49980 — 50039 17220
1475 47220 — 47249 15892 1535 50040 — 50099 17249
1476 47250 — 47279 15906 1536 50100 — 50159 17278
1477 47280 — 47309 15921 1537 50160 — 50219 17307
1478 47310 — 47339 15935 1538 50220 — 50279 17336
1479 473490 — 47369 15949 1539 50280 — 50339 17366
1480 47370 — 47399 15964 1540 50340 — 50399 17395

1481 47400 — 47429 15978 1541 50400 — 50459 17424
1482 47430 — 47459 15993 1542 50460 — 50519 17453
1483 47460 — 47489 16007 1543 50520 — 50579 17482
1484 47490 — 47519 16021 1544 50580 — 50639 17511
1485 47520 — 47549 16036 1545 50640 — 50699 17540
1486 47550 — 47579 16050 1546 50700 — 50759 17569
1487 47580 — 47609 16064 1547 50760 — 50819 17599
1488 47610 — 47639 16079 1548 50820 — 50879 17628
1489 47640 — 47669 16093 1549 50880 — 50939 17657
1490 47670 — 47699 16108 1550 50940 — 50999 17686
1491 47700 — 47729 16122 1551 51000 — 51059 17715
1492 47730 — 47759 16136 1552 51060 — 51119 17744
1493 47760 — 47789 16151 1553 51120 — 51179 17774
1494 47790 — 47819 16165 1554 51180 — 51239 17803
1495 47820 — 47849 16180 1555 51240 — 51299 17832
1496 47850 — 47879 16194 1556 51300 — 51359 17861
1497 47880 — 47909 16208 1557 51360 — 51419 17890
1498 47910 — 47939 16223 1558 51420 — 51479 17920
1499 47940 — 47969 16237 1559 51480 — 51539 17949
1500 47970 — 47999 16252 1560 51540 — 51599 17978



1811

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

1561 51600 — 51659 18007 1621 55200 — 55259 19776
1562 51660 -— 51719 18037 1622 55260 — 55319 19806
1563 51720 — 51779 18066 1623 55320 — 55379 19836
1564 51780 — 51839 18095 1624 55380 — 55439 19865
1565 51840 — 51899 18125 1625 55440 — 55499 19895
1566 51900 — 51959 18154 1626 55500 — 355559 19925
1567 51960 — 52019 18183 1627 55560 — 55619 19955
1568 52020 — 52079 18212 1628 55620 — 55679 19984
1569 52080 — 52139 18242 1629 55680 — 55739 20014
1570 52140 — 52199 18271 1630 55740 — 55799 20044
1571 52200 — 52259 18300 1631 55800 — 55859 20074
1572 52260 — 52319 18330 1632 55860 — 55919 20103
1573 52320 — 52379 18359 1633 55920 — 55979 20133
1574 52380 — 52439 18388 1634 55980 — 56039 20163
1575 52440 — 52499 18418 1635 56040 — 56099 20193
1576 52500 — 52559 18447 1636 56100 — 56159 20222
1577 52560 — 52619 18477 1637 56160 — 56219 20252
1578 52620 — 52679 18506 1638 56220 — 56279 20282
1579 52680 — 52739 18535 1639 56280 — 56339 20312
1580 52740 — 52799 18565 1640 56340 — 56399 20342

1581 52800 — 52859 18594 1641 56400 — 56459 20372
1582 52860 — 52919 18624 1642 56460 — 56519 20401
1583 52920 — 52979 18653 1643 56520 — 56579 20431
1584 52980 — 53039 18682 1644 56580 — 56639 20461
1585 53040 — 53099 18712 1645 56640 — 56699 20491
1586 53100 — 53159 18741 1646 56700 — 56759 20521
1587 53160 — 53219 18771 1647 56760 — 56819 20551
1588 53220 — 53279 18800 1648 56820 — 56879 20581
1589 53280 — 53339 18830 1649 56880 — 56939 20610
1590 53340 — 53399 18859 1650 56940 — 56999 20640
1591 53400 — 53459 18889 1651 57000 — 57059 20670
1592 53460 — 53519 18918 1652 570660 — 57119 20700
1593 53520 — 53579 18948 1653 57120 — 571% 20730
1594 535860 — 53639 18977 1654 57180 — 57239 20760
1595 53640 — 53699 19007 1655 572410 — 57299 20790
1596 53700 — 53759 19036 1656 57300 — 57359 20820
1597 53760 — 53819 19066 1657 57360 — 57419 20850
1598 538320 — 53879 19095 1658 57420 — 57479 20880
1599 53880 — 53939 19125 1659 57480 — 57539 20910
1600 53940 — 53999 19154 1660 57540 — 57599 20940

1601 54000 -— 54059 19184 1661 57600 -— 57659 20970
1602 54060 — 54119 19213 1662 57660 — 57719 21000
1603 54120 — 54179 19243 1663 57720 — 57779 21029
1604 54180 0— 54239 19272 1664 57780 — 57839 21059
1605 54240 — 54299 19302 1665 57840 — 57899 21089
1606 54300 — 54359 19332 1666 5790 — 57959 21119
1607 54360 — 54419 19361 1667 57960 — 58019 21149
1608 54420 — 54479 19391 1668 58020 — 58079 21179
1609 54480 — 54539 19420 1669 580800 — 58139 21210
1610 54540 — 54599 19450 1670 581400 — 58199 21240
1611 54600 — 54659 19480 1671 58200 — 58259 21270
1612 54660 — 54719 19509 1672 58260 — 58319 21300
1613 54720 — 54779 19539 1673 58320 — 58379 21330
1614 54780 — 54839 19569 1674 58380 — 58439 21360
1615 54840 0— 54899 19598 1675 58440 °— 58499 21390
1616 54900 — 54959 19628 1676 58500 — 58559 21420
1617 54960 — 55019 19658 1677 58560 — 58619 21450
1618 55020 — 55079 19687 1678 586200 — 58679 21480
1619 55080 — 55139 19717 1679 58680 — 58739 21510
1620 55140 — 55199 19747 1680 58740 — 58799 21540



1812

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

1681 58800 — 58859 21570 1741 62400 — 62459 23388
1682 58860 — 58919 21600 1742 62460 — 62519 23418
1683 58920 — 58979 21630 1743 62520 — 62579 23449
1684 58980 — 59039 21661 1744 62580 — 62639 23479
1685 59040 — 59099 21691 1745 62640 -—- 62699 23510
1686 59100 — 59159 21721 1746 62700 — 62759 23540
1687 59160 — 59219 21751 1747 62760 — 62819 23571
1688 59220 — 59279 21781 1748 62820 — 62879 23601
1689 59280 — 59339 21811 1749 62880 — 62939 23632
1690 59340 — 59399 21841 1750 62940 — 62999 23662
1691 59400 — 59459 21872 1751 63000 — 63059 23693
1692 59460 — 59519 21902 1752 63060 — 63119 23723
1693 59520 — 59579 21932 1753 63120 — 63179 23754
1694 59580 — 59639 21962 1754 63180 — 63239 23785
1695 59640 — 59699 21992 1755 63240 — 63299 23815
1696 59700 — 59759 22022 1756 63300 — 63359 23846
1697 59760 — 59819 22053 1757 63360 — 63419 23876
1698 59820 — 59879 22083 1758 63420 — 63479 23907
1699 59880 — 59939 22113 1759 63480 — 63539 23937
1700 59940 — 59999 22143 1760 63540 — 63599 23968

1701 60000 — 60059 22174 1761 63600 — 63659 23999
1702 60060 — 60119 22204 1762 63660 — 63719 24029
1703 60120 — 60179 22234 1763 63720 — 63779 24060
1704 60180 — 60239 22264 1764 63780 — 63839 24090
1705 60240 °— 60299 22295 1765 63840 — 63899 24121
1706 60300 — 60359 22325 1766 63900 — 63959 24152
1707 6036 0— 60419 22355 1767 63960 — 64019 24182
1708 604220 — 60479 22385 1768 64020 — 64079 24213
1709 60480 — 60539 22416 1769 64080 — 64139 24244
1710 60540 — 60599 22446 1770 64140 — 64199 24274
1711 60600 — 60659 22476 1771 64200 — 64259 24305
1712 60660 — 60719 22506 1772 64260 — 64319 24336
1713 60720 — 60779 22537 1773 64320 — 64379 24366
1714 60780 — 60839 22567 1774 64380 — 64439 24397
1715 60840 — 60899 22597 1775 64440 — 64499 24428
1716 60900 — 60959 22628 1776 64500 — 64559 24458
1717 60960 — 61019 22658 1777 64560 — 64619 24489
1718 61020 — 61079 22688 1778 64620 — 64679 24520
1719 61080 — 61139 22719 1779 64680 — 64739 24550
1720 61140 — 61199 22749 1780 64740 — 64799 24581

1721 61200 — 61259 22779 1781 64800 — 64859 24612
1722 61260 — 61319 22810 1782 64860 — 64919 24643
1723 61320 — 61379 22840 1783 64920 — 64979 24673
1724 61380 — 61439 22871 1784 64980 — 65039 24704
1725 61440 — 61499 22901 1785 65040 °— 65099 24735
1726 61500 — 61559 22931 1786 65100 — 65159 24766
1727 61560 — 61619 22962 1787 65160 — 65219 24796
1728 61620 — 61679 22992 1788 65220 — 65279 24827
1729 61680 — 61739 23022 1789 65280 — 65339 24858
1730 61740 — 61799 23053 1790 65340 — 65399 24889
1731 61800 — 61859 23083 1791 65400 — 65459 24919
1732 61860 — 61919 23114 1792 65460 — 65519 24950
1733 61920 — 61979 23144 1793 65520 — 65579 24981
1734 61980 — 62039 23175 1794 65580 — 65639 25012
1735 62040 — 62099 23205 1795 65640 — 65699 25042
1736 62100 — 62159 23235 1796 65700 — 65759 25073
1737 62160 — 62219 23266 1797 65760 — 65819 25104
1738 62220 — 62279 23296 1798 65820 — 65879 25135
1739 62280 — 62339 23327 1799 65880 — 65939 25166
1740 62340 — 62399 23357 1800 65940 °— 65999 25197



Nr. 89— Tag derAusgabe:Bonn,den10.August 1974 1813

noch Anlage 1 (zu $ 32a Abs. 4) — Einkommensteuer-Grundtabelle

zuversteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

1801 66000 — 66059 23227 1861 69600 — 69659 27087
1802 66060 — 66119 25258 1862 69660 — 69719 27119
1803 66120 — 66179 25289 1863 69720 — 69779 27150
1804 66180 °— 66239 25320 1864 69780 — 69839 27181
1805 66240 — 66299 23351 1865 69840 °— 69899 27212
1806 66300 — 66359 25382 1866 69900 — 69959 27243
1807 66360 — 66419 25412 1867 69960 — 70019 27275
1808 66420 — 66479 25443 1868 70020 — 70079 27306
1809 66480 — 66539 25474 1869 70080 — 70139 .27337
1810 66540 — 66599 25505 1870 70140 — 70199 27368
1811 66600 — 66659 25536 1871 70200 — 70259 27399
1812 66660 — 66719 25567 1872 70260 — 70319 27431
1813 66720 — 66779 25598 1873 70320 — 70379 27462
1814 66780 — 66839 25629 1874 70380 — 70439 27493
1815 66840 — 66899 25660 1875 70440 — 70499 27524
1816 66900 — 66959 25691 1876 70500 — 70559 27556
1817 66960 — 67019 25721 1877 70560 — 70619 27587
1818 67020 — 67079 25752 1878 70620 — 70679 27618
1819 67080 — 67139 25783 1879 70680 — 70739 27649
1820 67140 — 67199 25814 1880 70740 — 70799 27681

1821 67200 — 67259 293845 1881 70800 — 70859 27712
1822 67260 — 67319 25876 1882 70860 — 70919 27743
1823 67320 — 67379 25907 1883 70920 — 70979 27774
1824 67380 — 67439 25938 1884 70980 — 71039 27806
1825 67440 °— 67499 25969 1885 71040 — 71099 27837
1826 67500 — 67559 26000 1886 71100 — 71159 27868
1827 67560 — 67619 26031 1887 71160 — 71219 27900
1828 67620 — 67679 26062 1888 71220 — 71279 27931
1829 67680 — 67739 26093 1889 71280 — 71339 27962
1830 67740 — 67799 26124 1890 71340 — 71399 27993
1831 67800 — 67859 26155 1891 71400 — 71459 28025
1832 67860 — 67919 26186 1892 71460 — 71519 28056
1833 67920 — 67979 26217 1893 71520 — 71579 28087
1834 67980 — 68039 26248 1894 71580 — 71639 28119
1835 68040 °— 68099 26279 1895 71640 — 71699 28150
1836 68100 — 68159 26310 1896 71700 — 71759 28181
1837 68160 — 68219 26341 1897 71760 — 71819 28213
1838 68220 — 68279 26372 1898 71820 — 71879 28244
1839 68280 — 68339 26403 1899 71880 — 71939 28275
1840 68340 — 68399 26434 1900 71940 — 71999 28307

1841 68400 — 68459 26465 1901 72000 — 72059 28338
1842 68460 — 68519 26496 1902 72060 — 72119 28370
1843 68520 — 68579 26527 1903 72120 — 72179 28401
1844 68580 — 68639 26558 1904 72180 — 72239 28432
1845 68640 0— 68699 26590 1905 72240 — 72299 28464
1846 68700 — 68759 26621 1906 7230 — 72359 28495
1847 68760 — 68819 26652 1907 72360 — 72419 28527
1848 68820 — 68879 26683 1908 72420 — 72479 28558
1849 68880 — 68939 26714 1909 72480 — 72539 28589
1850 68940 — 68999 26745 1910 72540 — 72599 28621
1851 69000 — 69059 26776 1911 72600 — 72659 28652
1852 69060 — 69119 26807 1912 72660 — 72719 28684
1853 69120 — 69179 26838 1913 72720 — 72779 28715
1854 69180 — 69239 26869 1914 72780 — 72839 28746
1855 69240 — 69299 26901 1915 72840 — 72899 28778
1856 69300 — 69359 26932 1916 72900 — 72959 28809
1857 69360 — 69419 26963 1917 72960 — 73019 28841
1858 69420 — 69479 26994 1918 - 73020 — 73079 28872
1859 69480 — 69539 27025 1919 73080 — 73139 28904
1860 69540 — 69599 27056 1920 73140 — 73199 28935



| tarifliche tariflichelaufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM N steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

1921 73200 — 73259 28967 1981 76800 — 76859 30863
1922 73260 — 73319 28998 1982 76860 — 76919 30895
1923 73320 — 73379 29030 1983 76920 — 76979 30927
1924 73380 — 73439 29061 1984 76980 — 77039 30959
1925 73440 — 73499 29093 1985 770400— 77099 30990
1926 73500 — 73559 29124 1986 77100 — 77159 31022
1927 73560 — 73619 29156 1987 77160 — 77219 31054
1928 73620 — 73679 29187 1988 77220 — 77279 31086
1929 73680 — 73739 29219 1989 77280 — 77339 31117
1930 73740 — 73799 29250 1990 77340 — 77399 31149
1931 73800 — 73859 29282 1991 77400 — 77459 31181
1932 738660— 73919 29313 1992 77460 — 77519 31213
1933 73920 — 73979 29345 1993 77520 — 77579 31245
1934 73980 — 74039 29376 1994 77580 — 77639 31276
1935 74040 — 74099 29408 1995 77640 — 77699 31308
1936 74100 — 74159 29439 1996 77700 — 77759. 31340
1937 74160 — 74219 29471 1997 77760 — 77819 31372
1938 74220 — 74279 29502 1998 77820 — 77879 31404
1939 74280 — 74339 29534 1999 77880 — 77939 31436
1940 74340 — 74399 29565 2000 77940 — 77999 31467

1941 74400 — 74459 29597 2001 78000 — 78059 31499
1942 74460 — 74519 29629 2002 78060 — 78119 31531
1943 74520 — 74579 29660 2003 78120 — 78179 31563
1944 74580 — 74639 29692 2004 78180 — 78239 31595
1945 74640 — 74699 29723 2005 78240 — 78299 31627
1946 74700 — 74759 29755 2006 78300 — 78359 31659
1947 74760 — 74819 29786 2007 78360 — 78419 31690
1948 74820 — 74879 29818 2008 78420 — 78479 31722
1949 74880 — 74939 29850 2009 784800 — 78539 31754
1950 74940 — 74999 29881 2010 78540 — 78599 31786
1951 75000 — 75059 29913 2011 78600 — 78659 31818
1952 75060 — 75119 29944 2012 786660 — 78719 31850
1953 75120 — 75179 29976 2013 78720 — 78779 31882
1954 75180 — 75239 30008 2014 78780 — 78839 31914
1955 75240 — 75299 30039 2015 78840 — 78899 31945
1956 75300 — 75359 30071 2016 78900 — 78959 31977
1957 75360 — 75419 30103 2017 78960 — 79019 32009
1958 75420 — 75479 30134 2018 79020 — 79079 32041
1959 754800 — 75539 30166 2019 79080 — 79139 32073
1960 75540 — 75599 30198 2020 79140 — 79199 32105

1961 75600 — 75659 30229 2021 79200 — 79259 32137
1962 75660 — 75719 30261 2022 79260 — 79319 32169
1963 75720 — 75779 30293 2023 79320 — 79379 32201
1964 75780 .— 75839 30324 2024 79380 — 79439 32233
1965 758400 — 75899 30356 2025 79440 — 79499 32265
1966 75900 — 75959 30388 2026 79500 — 79559 32297
1967 75960 — 76019 30419 2027 79560 — 79619 32329
1968 76020 -— 76079 30451 2028 79620 — 79679 32360
1969 76080 — 76139 30483 2029 79680 — 79739 32392
1970 76140 — 76199 30514 2030 79740 — 79799 32424
1971 76200 — 76259 30546 2031 79800 — 79859 32456
1972 76260 — 76319 30578 2032 79860 — 79919 32488
1973 76320 — 76379 30609 2033 79920 — 79979 32520
1974 76380 — 76439 30641 2034 79980 — 80039 32552
1975 76440 — 76499 30673 2035 80040 — 80099 32584
1976 76500 — 76559 30705 2036 80100 — 80159 32616
1977 76560 — 76619 30736 2037 80160 — 80219 32648
1978 76620 — 76679 30768 2038 80220 — 80279 32680
1979 76680 — 76739 30800 2039 80280 — 80339 32712
1980 76740 — 76799 30832 2040 80340 — 80399 32744



Nr. 89— Tag derAusgabe:Bonn,den10.August 1974 1815

noch Anlage 1 (zu $ 32a Abs. 4) — Einkommensteuer-Grundtabelle

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen . Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

2041 80400 — 80459 32776 2101 84000 — 84059 34704
2042 80460 — 80519 32808 \ 2102 84060 — 84119 34736
2043 80520 — 80579 32840 2103 84120 — 84179 34769
2044 80580 — 80639 32872 2104 84180 — 84239 34801
2045 80640 — 80699 32904 2105 84240 — 84299 34833
2046 80700 — 80759 32936 2106 84300 — 84359 34865
2047 80760 — 80819 32968 2107 84360 — 84419 34898
2048 80820 — 80879 33000 2108 84420 — 84479 34930
2049 80880 — 80939 33032 2109 84480 — 84539 34962
2050 80940 — 80999 33065 2110 84540 — 84599 34994
2051 81000 — 81059 33097 2111 84600 — 84659 35027
2052 81060 — 81119 33129 2112 84660 — 84719 35059
2053 81120 — 81179 33161 2113 84720 — 84779 35091
2054 81180 — 81239 33193 2114 84780 — 84839 35124
2055 81240 — 81299 33225 2115 84840 — 84899 35156
2056 81300 — 81359 33257 2116 84900 — 84959 35188
2057 81360 — 81419 33289 2117 84960 — 85019 35220
2058 81420 -—- 81479 33321 2118 85020 — 85079 35253
2059 81480 -—- 81539 33353 2119 85080 — 85139 35285
2060 81540 — 81599 33385 2120 85140 — 85199 35317

2061 81600 — 81659 33417 2121 85200 — 85259 35350
2062 81660 — 81719 33449 2122 85260 — 85319 35382
2063 81720 — 81779 33481 . 2123 85320 — 85379 35414
2064 81780 — 81839 33514 2124 85380 — 85439 35447
2065 81840 — 81899 33546 2125 85440 — 85499 35479
2066 81900 — 81959 33578 2126 85500 — 85559 35511
2067 81960 — 82019 33610 2127 85560 — 85619 35544
2068 82020 — 82079 33642 2128 85620 — 85679 35576
2069 82080 — 82139 33674 2129 85680 — 85739 35608
2070 82140 — 82199 33706 2130 85740 — 85799 35641
2071 82200 -—— 82259 33738 2131 85800 — 85859 35673
2072 82260 — 82319 33770 2132 85860 — 85919 35705
2073 82320 — 82379 33803 2133 85920 — 85979 35738
2074 - 82380 — 82439 33835 2134 85980 — 86039 35770
2075 82440 — 82499 33867 ° 2135 86040 — 86099 35803
2076 82500 — 82559 33899 2136 86100 — 86159 35835
2077 82560 — 82619 33931 2137 86160 — 86219 35867
2078 82620 — 82679 33963 2138 86220 — 86279 - 35900
2079 82680 — 82739 33996 2139 86280 — 86339 35932
2080 82740 — 82799 34028 2140 86340 °— 86399 35964

2081 82800 — 82859 34060 2141 86400 — 86459 35997
2082 82860 — 82919 34092 2142 86460 — 86519 36029
2083 82920 — 82979 34124 2143 86520 — 86579 36062
2084 82980 — 83039 34156 2144 86580 — 86639 36094
2085 83040 — 83099 34189 2145 86640 — 86699 36126
2086 83100 — 83159 34221 2146 86700 — 86759 36159
2087 83160 — 83219 34253 - 2147 86760 — 86819 36191
2088 83220 — 83279 34285 2148 86820 — 86879 36224
2089 83280 — 83339 34317 2149 86880 — 86939 36256
2090 83340 — 83399 34350 2150 86940 — 86999 36288
2091 83400 — 83459 34382 2151 87000 — 87059 36321
2092 83460 — 83519 34414 2152 87060 — 87119 36353
2093 83520 — 83579 34446 2153 87120 — 87179 36386
2094 83580 — 83639 34478 2154: 87180 — 87239 36418
2095 83640 — 83699 34511 2155 87240 — 87299 36451
2096 83700 — 83759 34543 2156 87300 — 87359 36483
2097 83760 — 83819 34575 2157 87360 — 87419 36515
2098 838320 — 83879 34607 2158 87420 — 87479 36548
2099 83880 — 83939 34640 2159 87480 — 87539 36580
2100 83940 — 83999 34672 2160 87540 — 87599 36613



1816

laufende
Nummer

2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180

2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200

2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220

von

87600
87660
87720
87780
87840
87900
87960
88020
88080
88140
88200
88260
88320
88380
88440
88500
88560
88620
88680
88740

88800
88860
88920
88980
89040
89100
89160
89220
89280
89340
89400
89460
89520
89580
89640
89700
89760
89820
89880
89940

90000
90060
90120
90180
90240
90300
90360
90420
90480
90540
90600
90660
90720
90780
90840
90900
90960
91020
91080
91140

in DM

tarifliche tarifliche
Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-

steuer Nummer in DM steuer
bis | in DM von bis in DM

87659 36645 2221 91200 — 91259 38599
87719 36678 2222 91260 — 91319 38632
87779 36710 2223 91320 -— 91379 38664
87839 36743 2224 91380 — 91439 38697
87899 36775 2225 91440 — 91499 38730
87959 36808 2226 91500 — 91559 38762
88019 36840 2227 91560 — 91619 38795
88079 36873 2228 91620 — 91679 38828
88139 36905 2229 91680 -- 91739 38860
88199 36938 2230 91740 — 91799 38893
88259 36970 2231 91800 — 91859 38926
88319 37003 2232 91860 — 91919 38958
88379 37035 2233 91320 — 91979 38991
88439 37068 2234 91980 — 92039 39024
88499 37100 2235 92040 -— 92099 39056
88559 37133 2236 92100 — 92159 39089
88619 37165 2237 92160 — 92219 39122
88679 37198 2238 92220 — 92279 39154
88739 37230 2239 92280 — 92339 39187
88799 37263 2240 92340 — 92399 39220

88859 37295 2241 92400 — 92459 39253
88919 37328 2242 92460 — 92519 39285
88979 37360 2243 92520 — 92579 39318
89039 37393 2244 92580 — 92639 39351
89099 37425 2245 92640 — 92699 39383
89159 37458 2246 92700 — 92759 39416
89219 37490 2247 92760 — 92819 39449
89279 37523 2248 92820 — 92879 39482
89339 37555 2249 92330 — 92939 39514
89399 37588 2250 92940 — 92999 39547
89459 37621 2251 93000 — 93059 39580
89519 37653 2252 93060 — 93119 39613
89579 37686 2253 93120 — 93179 39645
89639 37718 2254 93180 — 93239 39678
89699 37751 2255 93240 — 93299 39711
89759 37784 2256 93300 — 93359 39744
89819 37816 2257 93360 — 93419 39776
89879 37849 2258 93420 — 93479 39809
89939 37881 2239 93480 — 93539 39842
89999 37914 2260 93540 — 93599 39875

90059 37946 2261 93600 — 93659 39907
90119 37979 2262 93660 — 93719 39940
90179 38012 2263 93720 — 93779 39973
90239 38044 2264 93780 — 93839 40006
90299 38077 2265 93840 — 93899 40039
90359 38109 2266 93900 — 93959 40071
90419 38142 2267 93960 -—- 94019 - 40104
90479 38175 2268 94020 — 94079 40137
90539 38207 2269 94080 — 94139 40170
90599 38240 2270 94140 — 94199 40202
90659 38273 2271 94200 — 94259 40235
90719 38305 2272 94260 — 94319 40268
90779 38338 2273 94320 — 94379 40301
90839 38370 2274 94380 — 94439 40334
90899 38403 2275 94440 -— 94499 40366
90959 38436 2276 94500 — 94559 40399
91019 38468 2277 94560 — 94619 40432
91079 38501 2278 94620 — 94679 40465
91139 38534 2279 94680 — 94739 40498
91199 38566 2280 94740 — 94799 40531



Nr 89— Tag derAusgabe:Bonn,den10.August 1974 1817

noch Anlage 1 (zu $ 32a Abs. 4) — Einkommensteuer-Grundtabelle

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

2281 94800 — 94859 40563 2341 98400 — 98459 42538
2282 94860 — 94919 40596 2342 98460 — 98519 42571
2283 94920 — 94979 40629 2343 98520 — 98579 42604
2284 94980 — 95039 40662 2344 98580 — 98639 42637
2285 95040 — 95099 40695 2345 98640 — 98699 42670
2286 95100 — 95159 40728 2346 98700 — 98759 42703
2287 95160 — 95219 40760 2347 98760 — 98819 42736
2288 95220 — 95279 40793 2348 98820 — 98379 42769
2289 95280 — 95339 40826 2349 98880 — 98939 42802
2290 95340 — 95399 40859 2350 98940 — 98999 42835
2291 95400 — 95459 40892 2351 99000 — 99059 42868
2292 95460 — 95519 40925 2352 99060 — 99119 42901
2293 95520 — 95579 40958 2353 99120 — 99179 42934
2294 95580 — 95639 40990 2354 99180 — 99239 42967
2295 95640 — 95699 41023 2355 99240 — 99299 43000
2296 95700 — 95759 41056 2356 99300 — 99359 43033
2297 95760 — 95819 41089 2357 99360 — 99419 43066
2298 95820 — 95879 41122 2358 99420 — 99479 43099
2299 95880 — 95939 41155 2359 99480 — 99539 43132
2300 95940 — 95999 41188 2360 99540 — 99599 43165

2301 96000 — 96059 41221 2361 99600 — 99659 43198
2302 96060 — 96119 41253 2362 99660 — 99719 43231
2303 96120 -— 96179 41286 2363 99720 — 99779 43264
2304 96180 — 96239 41319 2364 99780 — 99839 43297
2305 96240 — 96299 41352 2365 99840 — 99899 43330
2306 96300 — 96359 41385 2366 99900 — 99959 43363
2307 96360 — 96419 41418 2367 99960 — 100019 43396
2308 96420 — 96479 41451 2368 100020 — 100079 43429
2309 96480 — 96539 41484 2369 100080 — 100139 43462
2310 96540 °— 96599 41517 2370 100140 — 100199 43495
2311 96600 — 96659 41549 2371 100200 — 100259 43528
2312 96660 — 96719 41582 2372 100260 — 100319 43561
2313 96720 — 96779 41615 2373 100320 — 100379 43594
2314 96780 — 96839 41648 2374 100380 — 100439 43627
2315 96840 °— 96899 41681 2375 100440 — 100499 43661
2316 96900 — 96959 41714 2376 100500 — 100559 43694
2317 96960 — 97019 41747 2377 100560 — 100619 43727
2318 97020 — 97079 41780 2378 100620 — 100679 43760
2319 97080 — 97139 41813 2379 100680 — 100739 43793
2320 97140 — 97199 41846 2380 100740 — 100799 43826

2321 97200 — 97259 41879 2381 100800 — 100859 43859
2322 97260 — 97319 41912 2382 100860 — 100919 43892
2323 97320 — 97379 41945 2383 100920 — 100979 43925
2324 97380 — 97439 41977 2384 100980 — 101039 43958
2325 97440 — 97499 42010 2385 101040 — 101099 43991
2326 97500 — 97559 42043 2386 101100 — 101159 44024
2327 97560 — 97619 42076 2387 101160 — 101219 44057
2328 97620 — 97679 42109 2388 101220 — 101279 44091
2329 97680 — 97739 42142 2389 101280 — 101339 44124
2330 97740 — 97799 42175 2390 101340 — 101399 44157
2331 97800 — 97859 42208 2391 101400 — 101459 44190
2332 97860 — 97919 A221 2392 101460 — 101519 44223
2333 979320— 97979 42274 2393 101520 — 101579 44256
2334 97980 — 98039 42307 2394 101580 — 101639 44289
2335 98040 — 98099 42340 2395 101640 — 101699 44322
2336 98100 — 98159 42373 2396 101700 — 101759 44355
2337 98160 — 98219 42406 2397 101760 — 101819 44388
2338 98220 — 98279 42439 2398 101820 — 101879 44421
2339 98280 — 98339 42472 2399 101880 — 101939 44455
2340 98340 — 98399 42505 2400 101940 — 101999 44488



1818

laufende
Nummer

2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420

2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440

2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460

von

102000
102060
102120
102180
102240
102300
102360
102420
102480
102540
102600
102660
102720
102780
102840
102900
102960
103020
103080
103140

103200
103260
103320
103380
103440
103500
103560
103620
103680
103740
103800
103860
103920
103980
104040
104100
104160
104220
104280
104340

104400
104460
104520
104580
104640
104700
104760
104820
104880
104940
105000
105060
105120
105180
105240
105300
105360
105420
105480
105540

in DM
bis

102059
102119
102179
102239
102299
102359
102419
102479
102539
102599
102659
102719
102779
102839
102899
102959
103019
103079
103139
103199

103259
103319
103379
103439
103499
103559
103619
103679
103739
103799
103859
103919
103979
104039
104099
104159
104219
104279
104339
104399

104459
104519
104579
104639
104699
104759
104819
104879
104939
104999
105059
105119
105179
105239
105299
105359
105419
105479
105539
105599

tarifliche

steuer
in DM

44521
44554
44587
44620
44653
44686
44720
44753
44786
44819
44852
44885
44918
44951
44985
45018
45051
45084
45117
45150
45184
45217
45250
45283
45316
45349
45382
45416
45449
45482
45515
45548
45582
45615
45648
45681
45714
45748
45781
45814

45847
45880
45914
45947
45980
46013
46046
46080
46113
46146
46179
46212
46246
46279
46312
46345
46378
46412
46445
46478

tarifliche
laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer

von bis in DM

2461 105600 — 105659 46511
2462 105660 — 105719 46545
2463 105720 — 105779 46578
2464 105780 — :105839 46611
2465 105840 — 105899 46644
2466 105900 — 105959 46678
2467 105960 — 106019 46711
2468 106020 —- 106079 46744
2469 106080 — 106139 46777
2470 106140 — 106199 46811
2471 106200 — 106259 46844
2472 106260 — 106319 46877
2473 106320 — 106379 46910
2474 106380 — 106439 46943
2475 106440 — 106499 46977
2476 106500 — 106559 47010
2477 106560 — 106619 47043
2478 106620 — 106679 47077
2479 106680 -— 106739 47110
2480 106740 — 106799 AF143

2481 106800 — 106859 47176
2482 106860 — 106919 47210
2483 106920 —- 106979 47243
2484 106980 — 107039 47276
2485 107040 — 107099 47310
2486 107100 — 107159 47343
2487 107160 — 107219 47376
2488 107220 — 107279 47409
2489 107280 — 107339 AFAA3
2490 107340 — 107399 47476
2491 107400 — 107459 47509
2492 107460 — 107519 4AF542
2493 107520 — 107579 47576
2494 107580 — 107639 47609
2495 107640 — . 107699 47642
2496 107700 — 107759 47676
2497 107760 — 107819 47709
2498 107820 — 107879 47742
2499 107880 — 107939 47775
2500 107940 — 107999 47809

2501 108000 —- 108059 47842
2502 108060 — 108119 47875
2503 108120 — 108179 47909
2504 108180 — 108239 47942
2505 108240 — 108299 47975
2506 108300 — 108359 48009
2507 108360 — 108419 48042
2508 108420 — 108479 48075
2509 108480 -—- 108539 48108
2510 108540 — 108599 48142
2511 108600 — 108659 48175
2512 108660 — 108719 48208
2513 108720 — 108779 48242
2514 108780 — 108839 48275
2515 108840 —- 108899 48308
2516 108900 -—- 108959 48342
2517 108960 — 109019 48375
2518 109020 — 109079 48409
2519 109080 — 109139 48442
2520 109140 — 109199 48475



1819

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

2521 109200 -— 109259 48509 2581 1128600 — 112859 50511
2522 109260 —- 109319 48542 2582 112860 —- 112919 50544
2523 109320 — 109379 48575 2583 112920 -—- 112979 50578
2524 109380 -— 109439 48608 2584 112980 — 113039 50611
2525 109440 —- 109499 48642 2585 113040 — 113099 50645
2526 109500 — 109559 48675 2586 113100 °— 113159 50678
2527 109560 — 109619 48708 2587 113160 —- 113219 50711
2528 109620 — 109679 48742 2588 113220 — 113279 50745
2529 109680 —- 109739 48775 2589 113280 — 113339 50778
2530 109740 — 109799 48809 2590 113340 — 113399 50812
2531 109800 — 109859 48842 2591 113400 — 113459 50845
2532 109860 — 109919 48875 2592 113460 — 113519 50879
2533 109920 — 109979 48909 2593 113520 — 113579 50912
2534 109980 — 110039 48942 2594 113580 — 113639 50945
2535 110040 — 110099 48975 2595 113640 — 113699 50979
2536 110100 — 110159 49009 2596 113700 — 113759 51012
2337 110160 -— 110219 49042 2597 113760 — 113819 51046
2538 110220 — 110279 49075 2598 113320 — 113879 51079
2539 110280 — 110339 49109 2599 113880 — 113939 51112
2540 110340 — 110399 49142 2600 113940 — 113999 51146

2541 110400 — 110459 49175 2601 114000 — 114059 51180
2542 110460 -—- 110519 49209 2602 114060 — 114119 51213
2543 110520 — 110579 49242 2603 114120 — 114179 51246
2544 110580 -—- 110639 49275 2604 114180 — 114239 51280
2545 110640 -- 110699 49309 2605 114240 — 114299 51313
2546 110700 — 110759 49342 2606 114300 — 114359 51347
2547 110760 — 110819 49376 2607 114360 — 114419 51380
2548 110820 —- 110879 49409 2608 114420 — 114479 51414
2549 110880 -—- 110939 49442 2609 114480 — 114539 51447
2550 110940 -—- 110999 49476 2610 114540 — 114599 51480
2551 111000 -—- 111059 49509 2611 114600 — 114659 51514
2552 111060 — 111119 49542 2612 114660 — 114719 51547
2553 111120 — 111179 49576 2613 114720 — 114779 51581
2354 111180 — 111239 49609 2614 114780 — 114839 51614
2555 111240 — 111299 49643 2615 114840 — 114899 51648
2556 111300 — 111359 49676 2616 114900 — 114959 51681
2597 111360 —- 111419 49709 2617 114960 — 115019 51715
2558 111420 — 111479 49743 2618 115020 — 115079 51748
2559 111480 °— 111539 49776 2619 115080 — 115139 51781
2560 111540 — 111599 49810 2620 115140 — 115199 51815

2561 111600 — 111659 49843 2621 115200 — 115259 51849
2562 111660 — 111719 49876 2622 115260 — 115319 51882
2563 111720 — 111779 49910 2623 115320 — 115379 51915
2564 111780 — 111839 49943 2624 115380 -- 115439 51949
2565 111840 —- 111899 49976 2625 115440 — 115499 51982
2566 111900 — 111959 50010 2626 115500 — 115559 52016
2567 111960 — 112019 50043 2627 115560 — 115619 52049
2568 112020 — 112079 50077 2628 115620 — 115679 52083
2569 112080 — 112139 50110 2629 115680 — 115739 52116
2570 112140 — 112199 50143 2630 115740 — 115799 52150
2571 112200 -—- 112259 50177 2631 115800 — 115859 52183
2572 112260 — 112319 50210 2632 115860 — 115919 52217
2373 112320 — 112379 50244 2633 115920 — 115979 52250
2574 112380 — 112439 50277 2634 115980 — 116039 52283
2575 112440 — 112499 50310 2635 116040 — 116099 52317
2576 112500 — 112559 50344 2636 116100 — 116159 52351
2577 112560 — 112619 50377 2637 116160 — 116219 52384
2578 112620 —- 112679 50411 2638 116220 -- 116279 52418
2379 112680 — 112739 50444 2639 116280 — 116339 52451
2580 112740 — 112799 50478 2640 116340 — 116399 52484



1820

tarifliche tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

2641 116400 —- 116459 52518 2701 120000 — 120059 54528
2642 116460 116519 52551 2702 120060 — 120119 54562
2643 116520 116579 52585 2703 120120 -— 120179 54595
2644 116580 116639 52618 2704 120180 — 120239 54629
2645 116640 -— 116699 52652 2705 120240 —- 120299 54662
2646 116700 - 116759 52685 2706 120300 — 120359 54696
2647 116760 — 116819 32719 2707 120360 — 120419 54729
2648 116820 -- 116879 52752 2708 120420 — 120479 54763
2649 116880 -——-116939 52786 2709 120480 — 120539 54796
2650 116940 -— 116999 52819 2710 120540 — 120599 54830
2651 117000 —- 117059 52853 2711 120600 — 120659 54864
2652 117060 -—- 117119 52886 2712 120660 — 120719 54897
2653 117120 — 117179 52920 2713 120720 — 120779 54931
2654 117180 — 117239 52953 2714 120780 — 120839 54964
2655 117240 -—- 117299 52987 2715 120840 — 120899 54998
2656 117300 — 117359 53020 2716 120900 — 120959 55032
2657 117360 -—— 117419 53054 2717 120960 — 121019 55065
2658 117420 — 117479 53087 2718 121020 — 121079 55099
2659 117480 —- 117539 53121 2719 121080 — 121139 55132
2660 117540 — 117599 53154 2720 121140 — 121199 55166

2661 117600 — 117659 53188 2721 121200 — 121259 55199
2662 117660 — 117719 53221 2722 121260 — 121319 55233
2663 117720 — 117779 53255 2723 121320 — 121379 55266
2664 117780 -- 117839 53288 2F24 121380 — 121439 55300
2665 117840 — 117899 53322 2725 121440 — 121499 55333
2666 117900 — 117959 53355 2726 121500 — 121559 55367
2667 117960 — 118019 53389 2727 121560 — 121619 55400
2668 118020 --- 118079 53422 2728 121620 — 121679 55434
2669 118080 -—- 118139 53456 2729 121680 — 121739 55467
2670 118140 — 118199 53489 2730 121740 — 121799 55501
2671 118200 — 118259 53523 2731 121800 — 121859 55535
2672 118260 —- 118319 53556 2732 121860 — 121919 55568
2673 118320 — 118379 53590 2733 121920 — 121979 55602
2674 118380 -—- 118439 53623 2734 121980 — 122039 55635
2675 118440 — 118499 53657 2735 122040 — 122099 55669
2676 118500 —- 118559 53690 2736 122100 — 122159 55702
2677 118560 — 118619 53724 2737 122160 — 122219 55736
2678 118620 — 118679 53757 2738 122220 — 122279 55769
2679 118680 — 118739 53791 2739 122280 — 122339 55803
2680 118740 —- 118799 53824 2740 122340 — 122399 55837

2681 118800 -—- 118859 53858 2741 122400 — 122459 55870
2682 118860 — 118919 53891 2742 122460 — 122519 55904
2683 118920 -— 118979 53925 2743 122520 — 122579 55937
2684 118980 -- 119039 53958 2744 122580 — 122639 55971
2685 119040 -—- 119099 53992 2745 122640 — 122699 56004
2686 119100 -— 119159 54026 2746 122700 — 122759 56038
2687 119160 —- 119219 54059 2747 122760 — 122819 56071
2688 119220 — 119279 54093 2748 122820 — 122879 56105
2689 119280 -— 119339 54126 2749 122880 — 122939 56138
2690 119340 -— 119399 54160 2750 122940 — 122999 56172
2691 119400 — 119459 54193 2751 123000 — 123059 56206
2692 119460 -- 119519 54227 2752 123060 — 123119 56239
2693 119520 — 119579 54260 2753 123120 — 123179 56273
2694 119580 -— 119639 54293 2754 123180 — 123239 56306
2695 119640 — 119699 54327 2755 123240 — 123299 56340
2696 119700 -——-119759 54361 2756 123300 — 123359 56374
2697 119760 — 119819 54394 2757 123360 — 123419 56407
2698 119820 -- 119879 54428 2758 123420 — 123479 56441
2699 119880 —- 119939 54461 2759 123480 — 123539 56474
2700 119940 -— 119999 54495 2760 123540 — 123599 56508



1821

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer inDM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

2761 123600 —- 123659 56542 2821 127200 — 127259 58556
2762 123660 -- 123719 56575 2822 127260 — 127319 58590
2763 123720 — 123779 56609 2823 127320 — 127379 58623
2764 123780 - 123839 56642 2824 127380 — 127439 58657
2765 123840 -—- 123899 56676 2825 127440 — 127499 58690
2766 123900 -- 123959 56709 2826 127500 — 127559 58724
2767 123960 —- 124019 56743 2827 127560 — 127619 58757
2768 124020 -- 124079 56776 2828 127620 — 127679 58791
2769 124080 -- 124139 56810 2829 127680 — 127739 58825
2770 124140 -—- 124199 56843 2830 127740 -— 127799 58858
2771 124200 —- 124259 56877 2831 127800 — 127859 58892
2772 124260 -—- 124319 56911 2832 127860 — 127919 58925
2773 124320 -—- 124379 56944 2833 127920 — 127979 58959
2774 124380 - 124439 56978 2834 127980 — 128039 58992
2775 124440 —- 124499 57011 2835 128040 — 128099 59026
2776 124500 --—- 124559 57045 2836 128100 — 128159 59060
2777 124560 - 124619 57078 2837 128160 — 128219 59093
2778 124620 -- 124679 57112 2838 128220 — 128279 59127
2779 124680 -— 124739 57145 2839 128280 — 128339 59160
2780 124740-——-124799 57179 2840 128340— 128399 59194
2781 124800 -- 124859 57213 2841 128400 —- 128459 59228
2782 124860 — 124919 57246 2842 128460 — 128519 59261
2783 124920 --- 124979 57280 2843 128520 — 128579 59295
2784 124980 -— 125039 57313 28344 128580 — 128639 59328
2785 125040 -— 125099 57347 2845 128640 — 128699 59362
2786 125100 -— 125159 57381 2846 128700 — 128759 39396
2787 125160 125219 57414 2847 128760 — 128819 59429
2788 125220 —- 125279 57448 2848 128820 — 128879 59463
2789 125280—- 125339 57481 2849 128880— 128939 59496
2790 125340 125399 57515 2850 128940 — 128999 59530
2791 125400 — 125459 57549 2851 129000 — 129059 59564
2792 125460 -—— 125519 57582 2852 129060 — 129119 59597
2793 125520 -- 125579 57616 2853 129120 — 129179 39631
2794 125580 --- 125639 57649 2854 129180 — 129239 59664
2795 125640 -— 125699 57683 2855 129240 — 129299 59698
2796 125700 -- 125759 57717 2856 129300 — 129359 59732
2797 125760 — 125819 57750 2857 129360 — 129419 59765
2798 125820-—- 125879 57784 2858 129420— 129479 59799
2799 125880 -—- 125939 57817 2859 129480 —- 129539 59832
2800 125940—- 125999 57851 2860 129540— 129599 59866
2801 126000 — 126059 57884 2861 129600 — 129659 59900
2802 126060 -—- 126119 57918 2862 129660 — 129719 59933
2803 126120 — 126179 57952 2863 129720 — 129779 59967
2804 126180 — 126239 57985 2864 129780 — 129839 60000
2805 126240 — 126299 58019 2865 129840 — 129899 60034
2806 126300 — 126359 58052 2866 129900 — 129959 60068
2807 126360 — 126419 58086 2867 129960 — 130019 60101
2808 126420 -— 126479 58120
2809 126480 — 126539 58153
2810 126540 — 126599 58187
2811 126600 — 126659 58220
2812 126660 — 126719 58254
2813 126720 — 126779 58287
2814 126780 — 126839 58321
2815 126840 — 126899 58354
2816 126900 —- 126959 58388
2817 126960 — 127019 58422
2818 127020 — 127079 58455
2819 127080 — 127139 58489
2820 127140 — 127199 58522
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Anlage 2 (zu$32a Abs. 5) Einkommensteuer-Splittingtabelle
zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche

laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis inDM von bis in DM

1 0° — 6059 0 61 9600 — 9659 792
2 6060 — 6119 12 62 9660 — 9719 804
3 6120 —- 6179 26 63 9720 — 9779 818
4 6180 -— 6239 38 64 9780 — 9839 830
5 6240 — 6299 52 65 9840 °— 9899 844
6 6300 -—- 6359 66 66 9900 — 9959 858
7 6360 — 6419 78 67 9960 — 10019 870
8 6420 — 6479 92 68 10020 — 10079 884
9 6480 — 6539 104 69 10080 — 10139 896
10 6540 —- 6599 118 70 10140 °— 10199 910
11 6600 — 6659 132 71 10200 —. 10259 924
12 6660 — 6719 144 72 10260 — 10319 936
13 6720 — 6779 158 73 10320 °— 10379 950
14 6780 — 6839 170 74 10380 — 10439 962
15 6840 — 6899 184 75 10440 °— 10499 976
16 6900 — 6959 198 76 10500 — 10559 990
17 6960 —— 7019 210 77 10560 — 10619 1002
18 7020 — 7079 224 78 10620 — 10679 1016
19 7080 — 7139 236 79 10680 — 10739 1028
20 7140 — 7199 250 80 10740 °— 10799 1042

21 720 — 7259 264 81 10800 — 10859 1056
22 7260 — 7319 276 82 10860 — 10919 1068
23 7320 — 7379 290 83 10920 — 10979 1082
24 7380 — 7439 302 84 10980 — 11039 1094
25 7440 — 7499 316 85 11040 °— 11099 1108
26 7500 —- 7559 330 86 11100 — 11159 1122
27 7560 —- 7619 . 342 87 11160 — 11219 1134
28 7620 -—- 7679 356 88 11220 — 11279 1148
29 7680 — 7739 368 89 11280 — 11339 1160
30 7A — 7799 382 90 11340 — 11399 1174
31 7800. — 7859 396 9X 11400 — 11459 1188
32 7860 — 7919 408 92 11460 — 11519 1200
33 7329 — 7979 422 93 11520 — 11579 1214
34 7980 — 8039 434 94 11580 — 11639 1226
35 8040 — 8099 448 95 11640 °— 11699 1240
36 8100 — 8159 462 96 11700 — 11759 1254
37 8160 — 8219 A7A 97 11760 — 11819 1266
38 8220 — 8279 488 98 11820 — 11879 1280
39 8280 — 8339 500 99 11880 — 11939 1292
40 8340 — 8399 514 100 11940 — 11999 1306

41 8400 — 8459 528 101 12000 — 12059 1320
42 8460 — 8519 540 102 12060 — 12119 1332
43 8520 — 8579 554 103 12120 — 12179 1346
44 8580 — 8639 566 104 12180 — 12239 1358
45 8640 — 8699 580 105 12240 °— 12299 1372
46 8700 — 8759 594 106 12300 — 12359 1386
47 8760 -——- 8819 606 107 12360 — 12419 1398
48 8820 —- 8879 620 108 12420 — 12479 1412
49 8880 ——- 8939 632 109 12480 °— 12539 1424
50 8940 — 8999 646 110 12540 °— 12599 1438
51 9000 — 9059 660 111 12600 — 12659 1452
52 9060 —- 9119 672 112 12660 — 12719 1464
53 9120 — 9179 686 113 12720 — 12779 1478
54 9180 — 9239 698 114 12780 — 12839 1490
55 9240 — 9299 712 115 12840 °— 12899 1504
56 9300 — 9359 726 116 12900 — 12959 1518
57 9360 — 9419 738 117 12960 — 13019 1530
58 9420 —- 9479 752 118 13020 °— 13079 1544
59 9480 — 9539 764 119 13080 — 13139 1556
60 9540 °— 9599 778 120 13140 — 13199 1570
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noch Anlage 2 (zu$32aAbs. 5)— Einkommensteuer-Splittingtabelle
zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche

laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

121 13200 — 13259 1584 181 16800 — 16859 2376
122 13260 — 13319 1596 182 16860 — 16919 2388
123 13320 — 13379 1610 183 16920 °— 16979 2402
124 13380 — 13439 1622 184 16980 — 17039 2414
125 13440 — 13499 1636 185 17040 — 17099 2428
126 13500 — 13559 1650 186 17100 — 17159 2442
127 13560 — 13619 1662 187 17160 — 17219 2454
128 13620 — 13679 1676 188 17220 — 17279 2468
129 13680 —. 13739 1688 189 17280 — 17339 2480
130 13740 — 13799 1702 190 17340 — 17399 2494
131 13800 —- 13859 1716 191 17400 — 17459 2508
132 13860 — 13919 1728 192 17460 — 17519 2520
133 13920 — 13979 1742 193 17520 — 17579 2534
134 13980 — 14039 1754 194 17580 — 17639 2546
135 14040 °— 14099 1768 195 17640 — 17699 2560
136 14100 — 14159 1782 196 17700 — 17759 2574
137 14160 — 14219 1794 197 17760 — 17819 2586
138 14220 — 14279 1808 198 17820 — 17879 2600
139 14280 °— 14339 1820 199 17880 — 17939 2612
140 14340 °— 14399 1834 200 17940 — 17999 2626

141 14400 — 14459 1848 201 18000 — 18059 2640
142 14460 — 14519 1860 202 18060 — 18119 2652
143 14520 — 14579 1874 203 18120 — 18179 2666
144 14580 — 14639 1886 204 18180 — 18239 2678
145 14640 °— 14699 1900 205 182400 °— 18299 2692
146 14700 — 14759 1914 206 18300 — 18359 2706
147 14760 — 14819 1926 207 18360 — 18419 2718
148 14820 — 14879 1940 208 18420 — 18479 2732
149 14880 — 14939 1952 209 18480 — 18539 2744
150 14940 — 14999 1966 210 18540 °— 18599 2758
151 15000 — 15059 1980 211 18600 — 18659 2772
152 15060 — 15119 1992 212 18660 — 18719 2784
153 15120 — 15179 2006 213 18720 — 18779 2798
154 15180 — 15239 2018 214 18780 — 18839 2810
155 15240 — 15299 2032 215 18840 °— 18899 2824
156 15300 — 15359 2046 216 18900 — 18959 2838
157 15360 — 15419 2058 217 18960 — 19019 2850
158 15420 — 15479 2072 218 19020 — 19079 2864
159 15480 — 15539 2084 219 19080 — 19139 2876
160 15540 — 15599 2098 220 191400 °— 19199 2890

161 15600 — 15659 2112 221 19200 — 19259 2904
162 15660 — 15719 2124 222 19260 — 19319 2916
163 15720 — 15779 2138 223 19320 — 19379 2930
164 15780 — 15839 2150 224 19330 — 19439 2942
165 15840 — 15899 2164 225 19440 °— 19499 2956
166 15900 — 15959 2178 226 19500 — 19559 2970
167 15960 — 16019 2190 227 19560 — 19619 2982
168 16020 — 16079 2204 228 19620 — 19679 2996
169 16080 — 16139 2216 229 19680 °— 19739 3008
170 16140 °— 16199 2230 230 19740 — 19799 3022
171 16200 — 16259 2244 231 19800 — 19859 3036
172 16260 —. 16319 2256 232 19860 — 19919 3048
173 16320 — 16379 2270 233 19920 °— 19979 3062
174 16380 — 16439 2282 234 19980 — 20039 3074
175 16440 ° — 16499 2296 235 20040 — 20099 3088
176 16500 — 16559 2310 236 2010 — 20159 3102
177 16560 — 16619 2322 237 20160 — 20219 3114
178 16620 — 16679 2336 238 20220 — 20279 3128
179 16680 °— 16739 2348 239 20280 — 20339 3140
180 16740 — 16799 2362 240 20340 — 20399 3154



1824

laufende
Nummer

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280

281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

| tarifliche zu versteuerndes tarifliche
Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-

in DM steuer Nummer in DM steuer
von bis in DM von bis in DM

20400 - 20459 3168 301 24000 — 24059 3960
20460 20519 3180 302 24060 -— 24119 3972
20520 20579 3194 303 24120 — 24179 3986
20580 20639 3206 304 24180 — 24239 3998
20640 20699 3220 305 24240 — 24299 4012
20700 — 20759 3234 306 24300 — 24359 4026
20760 -- 20819 3246 307 24360 — 24419 4038
20820 -- 20879 3260 308 24420 — 24479 4052
20880 -- 20939 3272 309 24480 — 24539 4064
20940 20999 3286 310 24540 — 24599 4078
21000 -- 21059 3300 311 24600 — 24659 4092
21060 -— 21119 3312 312 24660 — 24719 4104
21120 — 21179 3326 313 24720 — 24779 4118
21180 — 21239 3338 314 24780 — 24839 4130
21240 — 21299 3352 315 24840 — 24899 A144
21300 — 21359 3366 316 24900 — 24959 4158
21360 — 21419 3378 317 24960 — 25019 4170
21420 — 21479 3392 318 250220 — 25079 4184
21480— 21539 3404 319 250800— 25139 4196
21540 — 21599 3418 320 25140 — 25199 4210

21600 — 21659 3432 321 25200 — 25259 4224
21660-— 21719 3444 322 25260— 25319 4236
21720 — 21779 3458 323 25320 — 25379 4250
21780— 21839 3470 324 25380— 25439 4262
21840— 21899 3484 325 25440— 25499 4276
21900— 21959 3498 326 25500— 25559 4290
21960— 22019 3510 327 25560— 25619 4302
22020 — 22079 3524 328 25620 — 25679 4316
220800— 22139 3536 329 25680— 25739 4328
22140— 22199 3550 330 25740— 25799 4342
22200— 22259 3564 331 25800— 25859 4356
22260 — 22319 3576 332 25860 — 25919 4368
22320— 22379 3590 333 25920— 25979 4382
22380— 22439 3602 334 25980— 26039 4394
22440— 22499 3616 335 26040— 26099 4408
22500— 22559 3630 336 26100— 26159 4422
22560— 22619 3642 337 26160— 26219 4434
22620 -——- 22679 3656 338 26220 — 26279 4448
22680 — 22739 3668 339 26280 — 26339 4460
22740— 22799 3682 340 26340— 26399 4474
22800 — 22859 3696 341 26400 — 26459 4488
22860 — 22919 3708 342 26460 — 26519 4500
22920 — 22979 3722 343 26520 — 26579 4514
22980 — 23039 3734 344 26580 — 26639 4526
23040 -—- 23099 3748 345 26640 0— 26699 4540
23100 — 23159 3762 346 26700 — 26759 4554
23160 — 23219 3774 347 26760 — 26819 4566
23220 — 23279 3788 348 26820 — 26879 4580
23280 — 23339 3800 349 26880 — 26939 4592
23340 -- 23399 3814 350 26940 — 26999 4606
23400 — 23459 3828 351 27000 — 27059 4620
23460 — 23519 3840 352 27060 — 27119 4632
23520 -—- . 23579 3854 353 27120 — 27179 4646
23580 -- 23639 3866 354 27180 — 27239 4658
23640 -—- 23699 3880 355 27240 — 27299 4672
23700 -—- 23759 3894 356 27300 — 27359 4686
23760 — 23819 3906 357 27360 — 27419 4698
23820 — 23879 3920 358 27420 — 27479 4712
23880 — 23939 3932 359 27480 — 27539 4724
239400 — 23999 _ 3946 360 27540 — 27599 4738
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noch Anlage 2 (zu $ 32a Abs. 5) — Einkommensteuer-Splittingtabelle

zu versteuerndes tarifliche ! zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende| Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer | in DM steuer

von bis | inDM | von bis inDM
361 27600 — 27659 . 4752 421 31200 — 31259 5544
362 27660 — 27719 4764 422 31260 — 31319 5556
363 27720 — 27779 4778 423 31320 — 31379 5570
364 27780 — 27839 4790 424 31380 — 31439 5582
365 27840 — 27899 4804 425 31440 — 31499 5596
366 27900 — 27959 4818 426 31500 — 31559 5610
367 27960 — 28019 4830 427 31560 — 31619 5622
368 28020 — 28079 4844 428 31620 — 31679 5636
369 28080 -— 28139 4856 429 31680 — 31739 5648
370 28140 — 28199 4870 430 31740 — 31799 5662
371 28200 — 28259 4884 431 31800 — 31859 5676
372 28260 — 28319 4896 432 31860 — 31919 5688
373 28320 -—- 28379 4910 433 31920 — 31979 5702
374 28380 -—— 28439 4922 434 31980 — 32039 5714
375 28440 — 28499 4936 435 32040 — 32099 5728
376 28500 — 28559 4950 436 32100 — 32159 5746
377 28560 — 28619 4962 437 32160 — 32219 5764
378 28620 -- 28679 4976 438 32220 — 32279 5782
379 28680 — 28739 4988 439 32280 — 32339 5802
380 28740 — 28799 5002 440 32340 — 32399 5820

381 28800 — 28859 5016 441 32400 — 32459 5838
382 288660 — 28919 5028 442 32460 — 32519 5858
383 28920 — 28979 5042 443 32520 — 32579 5876
384 28980 -— 29039 5054 444 32580 — 32639 5894
385 29040 — 29099 5068 445 32640 — 32699 5912
386 29100 — 29159 5082 446 32700 — 32759 5932
387 29160 — 29219 5094 AATF 32760 — 32819 5950
388 29220 — 29279 5108 448 32820 — 32879 5970
389 29280 -—- 29339 5120 449 32880 — 32939 5988
390 29340 — 29399 5134 450 32940 — 32999 6006
391 29400 -— 29459 5148 451 33000 — 33059 6026
392 29460 -— 29519 5160 452 33060 — 33119 6044
393 29520 — 29579 5174 453 33120 — 33179 6062
394 29580 -- 29639 5186 454 33180 — 33239 6082
395 29640 —- 29699 5200 455 33240 — 33299 6100
396 29700 — 29759 5214 456 33300 — 33359 6120
397 29760 — 29819 5226 457 33360 — 33419 6138
398 298220 — 29879 5240 458 33420 — 33479 6156
399 293880 — 29939 5252 459 33480 °— 33539 6176
400 29940 — 29999 5266 460 33540 — 33599 6194

40i 30000 — 30059 5280 461 33600 — 33659 6214
402 30060 -—- 30119 5292 462 33660 — 33719 6232
403 30120 -- 30179 5306 463 33720 — 33779 6252
404 30180 -— 30239 5318 464 33780 — 33839 6270
405 30240 — 30299 5332 465 33840 — 33899 6290
406 30300 — 30359 5346 466 33900 — 33959 6308
407 30360 — 30419 5358 467 33960 — 34019 6328
408 30420 — 30479 5372 A468 34020 — 34079 6346
409 30480 -- 30539 5384 469 34080 — 34139 6366
410 30540 °— 30599 5398 470 34140 — 34199 6384
411 30600 — 30659 5412 471 34200 — 34259 6404
412 30660 — 30719 5424 472 34260 — 34319 6424
413 30720 — 30779 5438 473 34320 — 34379 6442
414 30780 -—- 30839 5450 474 34380 — 34439 6462
415 30840 -- 30899 5464 475 34440 0— 34499 6480
416 30900 -- 30959 5478 476 34500 — 34559 6500
417 30960 — 31019 5490 477 34560 — 34619 6520
418 31020 -- 31079 5504 478 34620 — 34679 6538
419 31080 — 31139 5516 479 34680 — 34739 6558
420 31140 -—- 31199 5530 480 34740 — 3479 . 6576



1826

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis inDM von bis inDM

481 34800 34859 6596 541 38400 — 38459 7784
482 34860 34919 6616 542 38460 — 38519 7804
483 34920 - 34979 6634 543 38520 — 38579 7826
484 34980 - 35039 6654 544 38580 — 38639 7846
485 35040 - 35099 6674 545 38640 °— 38699 7866
486 35100 35159 6692 546 38700 — 38759 7886
487 35160 35219 6712 547 38760 — 38819 7906
488 35220 35279 6732 548 388320 — 38879 7928
489 35280 35339 6752 549 38880 — 38939 7948
490 35340 — 35399 6770 550 38940 — 38999 7968
491 35400 - 35459 6790 551 39000 — 39059 7988
492 35460 - 35519 6810 552 39060 — 39119 8008
493 35520 -- 35579 6828 553 39120 — 39179 8030
494 35580 -—— 35639 6848 554 39180 — 39239 8050
495 35640 — 35699 6868 555 39240 — 39299 8070
496 35700 — 35759 6888 556 39300 — 39359 8092
497 35760 - 35819 6908 557 39360 — 39419 8112
498 35820 —- 35879 6926 558 39420 — 39479 8132
499 35880 - 35939 6946 559 39480 — 39539 8152
500 35940 — 35999 6966 560 39540 — 39599 8174

501 36000 — 36059 6986 561 39600 — 39659 8194
502 36060 -— 36119 7006 562 39660 — 39719 8214
503 36120 — 36179 7024 563 39720 — 39779 8236
504 36180 — 36239 7044 564 39780 — 39839 8256
505 36240 -- 36299 7064 565 39840 — 39899 8276
506 36300 -—- 36359 7084 566 39900 — 39959 8298
507 36360 36419 7104 567 39960 — 40019 8318
508 36420 -— 36479 7124 568 40020 — 40079 8338
509 36480 — 36539 7144 569 40080 — 40139 8360
510 36540 — 36599 7162 5709 40140 — 40199 8380
511 36600 36659 7182 5 40200 — 40259 8402
512 36660 — 36719 7202 572 40260 — 40319 8422
513 36720 — 36779 7222 575 40320 — 40379 8442
514 36780 -— 36839 7242 574 40380 — 40439 8464
515 36840 — 36899 7262 575 40440 — 40499 8484
516 36900 — 36959 7282 576 40500 — 40559 8506
517 36960 — 37019 7302 577 40560 — 40619 8526
518 37020 — 37079 7322 578 40620 — 40679 8548
519 37080 — 37139 7342 579 40680 — 40739 8568
520 37140 — 37199 7362 580 40740 — 40799 8590

521 37200— 37259 7382 581 40800— 40859 8610
922 37260 — 37319 7402 582 408660 — 40919 8630
523 37320— 37379 7422 583 40920— 40979 8652
524 37380 — 37439 7442 584 40980 — 41039 8672
525 37440 — 37499 7462 585 41040 — 41099 8694
526 37500 — 37559 7482 586 41100 — 41159 8716
527 37560 — 37619 7502 587 41160 — 41219 8736
528 37620 — 37679 7522 588 41220 — 41279 8758
529 37680 — 37739 7542 589 41280 — 41339 8778
530 37740 — 37799 7562 590 41340 — 41399 8800
531 37800 — 37859 7582 591 41400 — 41459 8820
532 37860 — 37919 7602 592 41460 — 41519 8842
533 37920 — 37979 7622 593 41520 -— 41579 8862
534 37980 — 38039 7642 594 41580 — 41639 8884
535 38040 — 38099 7662 595 41640 — 41699 8904
536 38100 — 38159 7684 596 41700 — 41759 8926
537 38160 — 38219 7704 597 41760 — 41819 8948
538 38220 — 38279 7724 598 41820 — 41879 8963
539 38280 — 38339 7744 599 41880 — 41939 8990
540 38340 — 38399 7764 600 41940 — 41999 9012



|
|

1827

tarifliche
laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer

bis von in DM

601 42000 — 42059 9032
602 42060 — 42119 9054
603 42120 — 42179 9074
604 42180 — 42239 9096
605 42240 — 42299 9118
606 42300 — 42359 9138
607 42360 — 42419 9160
608 42420 — 42479 9182
609 42480 — 42539 9204
610 42540 — 42599 9224
611 42600 — 42659 9246
612 42660 — 42719 9268
613 42720 — 42779 9288
614 42780 -- 42839 9310
615 42840 — 42899 9332
616 42900 -— 42959 9354
617 42960 -— 43019 9374
618 43020 -— 43079 9396
619 43080 — 43139 9418
620 43140 — 43199 9440

621 43200 — 43259 9460
622 43260 — 43319 9482
623 43320 — 43379 9504
624 43380 — 43439 9526
625 43440 — 43499 9548
626 43500 -— 43559 9568
627 43560 — 43619 9590
628 43620 — 43679 9612
629 43680 -— 43739 9634
630 43740 — 43799 9656
631 43800 — 43859 9678
632 43860 — 43919 9700
633 43920 — 43979 9720
634 43980 — 44039 9742
635 44040 — 44099 9764
636 44100 — 44159 9786
637 44160 — 44219 9808
638 44220 — 44279 9830
639 44280 — 44339 9852
640 44340 — 44399 9874

641 44400 -— 44459 9896
642 44460 — 44519 9918
643 44520 — 44579 9940
644 44580 — 44639 9962
645 44640 — 44699 9984
646 44700 — 44759 10006
647 44760 — 44819. 10028
648 44820 — 44879 10050
649 44880 — 44939 10072
650 44940 — 44999 10094
651 45000 — 45059 10116
652 45060 — 45119 10138
653 45120 — 45179 10160
654 45180 — 45239 10182
655 45240 — 45299 10204
656 45300 — 45359 10226.
657 45360 — 45419 10248
658 45420 — 45479 10270
659 45480 -—— 45539 10292
660 45540 — 45599 10314

tarifliche
laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer| von bis inDM

661 45600 — 45659 10336
662 45660 — 45719 10358
663 45720 — 45779 10380
664 45780 — 45839 10402
665 45840 — 45899 10424
666 45900 -- 45959 10448
667 45960 — 46019 10470
668 46020 — 46079 10492
669 46080 — 46139 10514
670 46140 0°— 46199 10536
671 46200 — 46259 10558
672 46260 — 46319 10580
673 46320 — 46379 10604
674 46380 — 46439 10626
675 46440 0°— 46499 10648
676 46500 — 46559 10670
677 46560 — 46619 10692
678 46620 — 46679 10716
679 46680 — 46739 10738
680 46740 — 46799 10760

681 46800 — 46859 10782
682 46860 — 46919 10804
683 46920 — 46979 10828
684 46980 — 47039 10850
685 47040 — 47099 10872
686 47100 — 47159 10894
687 47160 — 47219 10918
688 47220 — 47279 10940
689 47280 — 47339 10962
690 47340 — 47399 10986
691 47400 — 47459 11008
692 47460 — 47519 11030
693 47520 — 47579 11054
694 47580 — 47639 11076
695 47640 — 47699 11098
696 47700 — 47759 11122
697 47760 — 47819 11144
698 47820 — 47879 11166
699 47880 — 47939 11190
700 46940 — 47999 11212

701 48000 — 48059 11234
702 48060 — 48119 11258
703 48120 — 48179 11280
704 48180 — 48239 11302
705 48240 — 48299 11326
706 48300 — 48359 11348
707 48360 — 48419 11372
708 48420 — 48479 11394
709 48480 — 48539 11418
710 48540 — 48599 11440
71 48600 — 48659 11462
712 48660 — 48719 11486
713 48720 — 48779 11508
714 48780 — 48839 11532
715 48840 — 48899 11554
716 48900 — 48959 11578
717 48960 — 49019 11600
718 49020 — 49079 11624
719 49080 — 49139 11646
720 49140 — 49199 11670



laufende
Nummer

722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740

74
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760

761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780

| tarifliche tarifliche
Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-

in DM steuer Nummer in DM steuer
von bis in DM von bis in DM

49200 49259 11692 781 52800— 52859 13098
49260 49319 11716 782 528660— 52919 13122
49320— 49379 11738 783 52920— 52979 13146
49380 -- 49439 11762 784 52980— 53039 13170
49440 49499 11784 785 530400— 53099 13192
49500 49559 11808 786 53100— 53159 13216
49560 --- 49619 11830 787 53160— 53219 13240
49620 49679 11854 788 53220— 53279 13264
49680 49739 11876 789 53280— 53339 13288
49740 49799 11900 790 53340— 53399 13312
49800 49859 11924 791 53400— 53459 13336
49860 49919 11946 792 53460— 53519 13360
49920——-49979 11970 793 53520— 53579 13384
49980 50039 11992 794 53580— 53639 13408
50040- 50099 12016 795 53640— 53699 13432
50100- 50159 12040 796 53700— 53759 13456
50160 -—-50219 12062 797 53760— 53819 13480
50220 50279 12086 798 53820— 53879 13504
50280 50339 12108 799 53880-— 53939 13528
30340- 50399 12132 800 53940— 53999 13552
50400-- 50459 12156 801 54000— 54059 13576
50460-—- 50519 12178 802 54060— 54119 13600
50520-- 50579 12202 803 54120— 54179 13624
50580— 50639 12226 804 54180— 54239 13648
50640-——50699 12248 805 54240— 54299 13672
5070 — 50759 12272 806 54300— 54359 13696
50760-- 50819 12296 807 54360— 54419 13720
50820 -—- 50879 12318 808 54420— 54479 13744
50880-- 50939 12342 809 54480— 54539 13770
50940 50999 12366 810 54540— 54599 13794
51000 51059 12390 811 54600— 54659 13818
51060— 51119 12412 812 54660— 54719 13842
51120--- 51179 12436 813 54720— 54779 13866
51180— 51239 12460 814 54780— 54839 13890
51240— 51299 12482 815 54840— 54899 13914
51300— 51359 12506 816 54900— 54959 13938
51360-—- 51419 12530 817° 54960— 55019° 13962
51420 51479 12554 818 55020— 55079 13988
51480—- „51539 12576 819 550800— 55139 14012
51540— 51599 12600 820 55140— 55199 14036
51600-—- 51659 12624 821 55200— 55259 14060
51660— 51719 12648 822 55260— 55319 14084
51720 — 31779 12672 823 55320— 55379 14108
51780—- 51839 12694 824 55380— 55439 14132
51840-—- 51899 12718 825 55440— 55499 14158
51900 51959 12742 826 55500— 55559 14182
51960- 52019 12766 827 55560— 55619 14206
52020- 52079 12790 828 55620— 55679 14230
52080-- 52139 12812 829 556800— 55739 14254
52140-—- 52199 12836 830 55740— 55799 14280
52200—- 52259 12860 831 55800— 55859 14304
52260 52319 12884 832 558660— 55919 14328
52320 52379 12908 833 55920— 55979 14352
52380 52439 12932 834 55980— 56039 14376
52440 52499 12954 835 56040— 56099 14402
52500 52559 12978 836 56100— 56159 14426
52560-- 52619 13002 837 56160— 56219 14450
52620— 52679 13026 838 56220— 56279 14474
52680— 82739 13050 839 562830— 56339 14500
52740—- 52799 13074 840 56340°— 56399 14524



1829

tarifliche tariflichelaufende | Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

| von bis in DM von bis | in DM

841 56400 — 56459 14548 901 60000 — 60059 16042
842 56460 — 56519 14572 902 60060 —- 60119 16066
843 56520 — 56579 14598 903 60120 — 60179 16092
844 56580 — 56639 14622 904 60180 — 60239 16118
845 56640 — 56699 14646 905 60240 — 60299 16142
846 56700 — 56759 14672 906 60300 — 60359 16168
847 56760 —- 56819 14696 907 60360 — 60419 16192
848 56820 -- 56879 14720 908 60420 — 60479 16218
849 56880 — 56939 14746 909 60480 — 60539 16244
850 56940 — 56999 14770 910 60540 °— 60599 16268
851 57000 —— 57059 14794 911 60600 — 60659 16294
852 57060 — 57119 14820 912 60660 — 60719 16320
853 57120 — 57179 14844 913 60720 — 60779 16344
954 57180 — 57239 14868 914 60780 — 60839 16370
855 537240 - 57299 14894 915 60840 -——- 60899 16396
856 57300 — 57359 14918 916 60900 — 60959 16420
857 57360 - 57419 14942 917 60960 — 61019 16446
858 57420 — 57479 14968 918 61020 — 61079 16472
859 57480 -— 57539 14992 919 61080 — 61139 16496
860 57540 — 57599 15016 920 61140 — 61199 16522

861 57600 — 57659 15042 921 61200 — 61259 16548
862 57660 — 37719 15066 922 61260 — 61319 16574
863 57720 — 57779 15092 923 61320 — 61379 16598
864 57780 — 57839 15116 924 61380 — 61439 16624
865 57840 — 57899 15140 925 61440 — 61499 16650
866 57900 — 57959 15166 926 61500 — 61559 16676
867 57960 — 58019 15190 927 61560 — 61619 16700
868 58020 — 58079 15216 928 61620 — 61679 16726
869 38080 — 58139 15240 929 61680 — 61739 16752
870 58140 °— 58199 15264 930 61740 -- 61799 16778
871 58200 — 58259 15290 931 61800 — 61859 16802
872 38260 — 58319 15314 932 61860 — 61919 16828
873 58320— 58379 15340 933 61920— 61979 16854
874 58380 — 58439 15364 934 61980 — 62039 16880
875 58440 — 58499 15390 935 62040 — 62099 16904
876 58500 — 58559 15414 936 62100 — 62159 16930
877 58560 — 58619 15440 937 62160 — 62219 16956
878 538620— 58679 15464 938 62220— 62279 16982
879 38680 — 58739 15490 939 62280 — 62339 17008
880 58740 — 58799 15514 940 62340 — 62399 17032

881 58800 — 58859 15540 941 62400 — 62459 17058
882 58860 — 358919 15564 942 62460 — 62519 17084
883 38920 — 58979 15590 943 62520 — 62579 17110
884 38980 — 59039 15614 944 625860 — 62639 17136
885 59040 — 59099 15640 945 62640 — 62699 17162
886 59100 — 59159 15664 946 62700 — 62759 17186
887 59160 — 359219 15690 947 62760 — 62819 17212
888 59220 — 59279 15714 948 62820 — 62879 17238
889 59280 — 59339 15740 949 62380 — 62939 17264
890 59340 — 59399 15764 950 62940 — 62999 17290
891 59400 — 59459 15790 951 63000 — 63059 17316
892 59460 — 59519 15814 952 63060 — 63119 17340
893 59520 — 59579 15840 953 63120 — 63179 17366
894 59580 — 59639 15866 954 63180 — 63239 17392
895 59640 — 59699 15890 955 63240 — 63299 17418
896 59700 — 59759 15916 956 63300 — 63359 17444
897 59760 — 59819 15940 957 63360 — 63419 17470
898 59320 — 59879 15966 958 63420 — 63479 17496
899 59880 — 59939 15990 959 63480 — 63539 17522
900 59940 — 59999 16016 960 63540 — 63599 17548



1830

laufende
Nummer

961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980

981
982
983
984
985
986
987
983
939
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020

63600
63660
63720
63780
63840
63900
63960
64020
64080
64140
64200
64260
64320
64380
64440
64500
64560
64620
64680
64740

64800
64860
64920
64980
65040
65100
65160
65220
65280
65340
65400
65460
65520
65580
65640
65700
65760
65820
65880
65940

66000
66060
66120
66180
66240
66300
66360
66420
66480
66540
66600
66660
66720
66780
66840
66900
66960
67020
67080
67140

bis

63719
63779
63839
63899
63959
64019
64079
64139
64199
64259
64319
64379
64439
64499
64559
64619
64679
64739
64799

64859
64919
64979
65039
65099
65159
65219
65279
65339
65399
65459
65519
65579
65639
65699
65759
65319
65879
65939
65999
66059
66119
66179
66239
66299
66359
66419
66479
66539
66599
66659
66719
66779
66839
66899
66959
67019
67079
67139
67199

tarifliche
Einkommen-

steuer
in DM

17574
17598
17624
17650
17676
17702
17728
17754
17780
17806
1783217858
17884
1791017936
17962
17988
1801418040
18066
18092
18118
18144
18170
18196
18222
18248
18274
18300
18326
18352
18378
18404
18430
18456
18484
18510
18536
18562
18588
18614
18640
18666
18692
18718
18746
18772
18798
18824
18850
18876
18902
18930
18956
18982
19008
19034
19060
19088
19114

tarifliche
laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer

von bis in DM

1021 67200 — 67259 19140
1022 67260 — 67319 19166
1023 67320 -- 67379 19192
1024 67380 — 67439 19220
1025 67440 °— 67499 19246
1026 67500 — 67559 19272
1027 67560 -—- 67619 19298
1028 67620 — 67679 19324
1029 67680 — 67739 19352
1030 67740 — 67799 19378
1031 67800 — 67859 19404
1032 67860 — 67919 19430
1033 67920 — 67979 19458
1034 67980 — 68039 19484
1035 68040 °— 68099 19510
1036 68100 — 68159 19536
1037 68160 — 68219 19564
1038 68220 — . 68279 19590
1039 68280 — 68339 19616
1040 68340 °— 68399 19644

1041 68400 — 68459 19670
1042 68460 — 68519 19696
1043 68520 — 68579 19722
1044 68580 — 68639 19750
1045 68640 — 68699 19776
1046 68700 — 68759 19802
1047 68760 — 68819 19830
1048 68820 —- 68879 19856
1049 68880 — 68939 19882
1050 68940 — 68999 19910
1051 69000— 69059 19936
1052 69060 — 69119 19962
1053 69120 — 69179 19988
1054 69180 — 69239 20016
1055 69240 — 69299 20042
1056 69300 — 69359 20068
1057 69360 — 69419 20096
1058 69420 — 69479 20122
1059 69480 — 69539 20150
1060 69540 °— 69599 20176

1061 69600 — 69659 20202
1062 69660 — 69719 20230
1063 69720 — 69779 20256
1064 69780 — 69839 20282
1065 69840 -— 69899 20310
1066 69900 —- 69959 20336
1067 69960 — 70019 20364
1068 70020 — 70079 20390
1069 70080 — 70139 20416
1070 70140 — 70199 20444
1071 70200 — 70259 20470
1072 70260 — 70319 20498
1073 70320 — 70379 20524
1074 70380 — 70439 20550
1075 70440 — 70499 20578
1076 70500 — 70559 -20604
1077 70560 — 70619 20632
1078 70620 — 70679 20658
1079 70680 — 70739 20686
1080 70740 — 70799 20712



Nr. 89-—TagderAusgabe:Bonn,den10.August 1974 1831

noch Anlage 2 (zu $ 32a Abs. 5) — Einkommensteuer-Splittingtabelle

zu versteuerndes | tarifliche zu versteuerndes | tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis | in DM von bis | in DM

1081 70800 -- 70859 20738 1141 74400 — 74459 22366
1082 70860 -- 70919 20766 1142 74460 — 74519 22394
1083 70920 -- 70979 20792 1143 74520 — 74579 22420
1084 70980 —- 71039 20820 1144 74580 — 74639 22448
1085 71040 —- 71099 20846 1145 74640 — 74699 22476
1086 71100 —- 71159 20874 1146 74700 — 74759 22502
1087 71160 -—- 71219 20900 1147 74760 — 74819 22530
1088 71220 -—- 71279 20928 1148 74820 — 74879 22558
1089 71280 -- 71339 20954 1149 74880 — 74939 22584
1090 71340 -—- 71399 20982 1150 74940 0— 74999 22612
1091 71400 -—- 71459 21008 1151 75000 — 75059 22640
1092 71460 — 71519 21036 1152 75060 — 75119 22668
1093 71520 — 71579 21062 1153 75120 — 75179 22694
1094 71580 —- 71639 21090 1154 75180 — 75239 22722
1095 71640 —- 71699 21116 1155 75240 — 75299 22750
1096 71700 —- 71759 21144 1156 75300 — 75359 22776
1097 71760 -- 71819 21170 1157 75360 — 75419 22804
1098 71820 -- 71879 21198 1158 75420 — 75479 22832
1099 71880 -—- 71939 21224 1159 75480 — 75539 22860
1100 71940 —- 71999 21252 1160 75540 — 75599 22886

1101 72000 -—- 72059 21278 1161 75600 — 75659 22914
1102 72060 -—- 72119 21306 . 1162 75660 — 75719 22942
1103 72120 — 72179 21332 1163 75720 — 75779 22970
1104 72180 -- 72239 21360 1164 75780 — 75839 22996
1105 72240 — 72299 21386 1165 75840 — 75899 23024
1106 72300 — 72359 21414 1166 75900 — 75959 23052
1107 72360 -—- 72419 21440 1167 75960 — 76019 23080
1108 72420 -—- 72479 21468 1168 76020 — 76079 23106
1109 72480 — 72539 21494 1169 76080 — 76139 23134
1110 72540 — 72599 21522 1170 76140 — 76199 23162
1111 72600 —- 72659 21550 1171 76200 — 76259 23190
1112 72660 -—- 72719 21576 1172 76260 — 76319 23216
1113 72720 -— 72779 21604 1173 76320 — 76379 23244
1114 72780 — 72839 21630 1174 76380 — 76439 23272
1115 72840 — 72899 21658 1175 76440 — 76499 23300
1116 7290 — 72959 21684 1176 76500 — 76559 23326
1117 729360 — 73019 21712 1177 76560 —: 76619 23354
1118 73020 — 73079 21740 1178 76620 — 76679 23382
1119 73080 — 73139 21766 1179 76680 — 76739 23410
1120 73140 — 73199 21794 1180 76740 — 76799 23438

1121 73200 -—- 73259 21820 1181 76800 — 76859 23464
1122 73260 — 73319 21848 1182 76860 — 76919 23492
1123 73320 — 73379 21876 1183 76920 — 76979 23520
1124 73380 — 73439 21902 1184 76980 — 77039 23548
1125 73440 -—- 73499 21930 1185 77040 — 77099 23576
1126 73500 -—- 73559 21956 1186 77100 — 77159 23602
1127 73560 -— 73619 21984 1187 77160 — 77219 23630
1128 73620 — 73679 22012 1188 77220 — 77279 23658
1129 73680 —- 74739 22038 1189 77280 — 77339 23686
1130 73740 -—- 73799 22066 1190 77340 — 77399 23714
1131 73800 — 73859 22092 1191 77400 — 77459 23742
1132 73860 — 73919 22120 1192 77460 — 77519 23768
1133 73320 — 73979 22148 1193 77520 — 77579 23796
1134 73980 — 74039 22174 1194 77580 — 77639 23824
1135 74040 — 74099 22202 1195 77640 — 77699 23852
1136 74100 —- 74159 22230 1196 7770 — 77759 23880
1137 74160 —- 74219 22256 1197 77760 — 77819 23908
1138 74220 — 74279 22284 1198 77820 — 77879 23934
1139 74280 — 74339 22312 1199 77880 — 77939 23962
1140 74340 -- 74399 22338 1200 77940 — 77999 23990



1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220

1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240

1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260

Einkommen
in DM

von bis

78000 78059
78060 78119
78120 78179
78180 78239
78240 78299
78300 78359
78360 78419
78420 78479
78480 78539
78540 78599
78600 78659
78660 78719
78720 —- 78779
78780 78839
78840 78899
78900 —- 78959
78960 -— 79019
79020 79079
79080 -— 79139
79140 79199

79200 — 79259
79260 — 79319
79320 -—- 79379
79380 79439
79440 79499
79500 79559
79560 79619
79620 -—- 79679
79680 - 79739
79740 - 79799
79800 79859
79860 79919
79920 - 79979
79980 — 80039
80040 --- 80099
80100 80159
80160 80219
80220 - 80279
80280 --- 80339
80340 - 80399

80400 — 80459
80460 —- 80519
80520 — 80579
80580 —- 80639
80640 - 80699
80700 - 80759
80760 -- 80819
80820 — 80879
80880 — 80939
80940 - 80999
81000 — 81059
81060 — 81119
81120 — 81179
81180 — 81239
81240 — 81299
81300 — 81359
81360 — 81419
81420 — 81479
81480 — 81539
81540 — 81599

| tarifliche zu versteuerndes tarifliche
Einkommen- laufende | Einkommen Einkommen-

steuer Nummer | in DM steuer
in DM | von bis | in DM

24018 1261 81600 — 81659 25692
24046 1262 81660 — 81719 25720
24074 1263 831720 — 81779 25748
24102 1264 81780 — 81839 23776
24128 1265 81840 — 81899 25804
24156 1266 81900 — 81959 25832
24184 1267 81960 — 82019 25860
24212 1268 82020 — 82079 25888
24240 1269 82080 — 82139 25916
24268 1270 82140 — 82199 25944
24296 1271 82200 — 82259 25972
24324 1272 82260 — 82319 26000
24352 1273 82320 — 82379 26028
24378 1274 82380 —. 82439 26056
24406 1275 82440 0— 82499 26084
24434 1276 82500 — 82559 26112
24462 1277 82560 — 82619 26142
24490 1278 82620 — 82679 26170
24518 1279 82680 — 82739 26198
24546 1280 82740 — 82799 26226

24574 1281 82800 — 82859 26254
24602 1282 82860 — 82919 26282
24630 1283 82920 — 82979 26310
24658 1284 82980 — 83039 26338
24686 1285 83040 — 83099 26366
24712 1286 83100 — 83159 26394
24740 1287 83160 — 83219 26422
24768 1288 83220 — 83279 26450
24796 1289 83280 — 83339 26480
24824 1290 83340 — 83399 26508
24852 1291 83400 — 83459 26536
24880 1292 83460 — 83519 26564
24908 1293 83520 — 83579 26592
24936 1294 83580. — 83639 26620
24964 1295 83640 — 83699 26648
24992 1296 83700 — 83759 26676
25020 1297 83760 — 83819 26704
25048 1298 83820 — 83879 26732
25076 1299 83880 — 83939 26762
25104 1300 83940 — 83999 26790

25132 1301 84000 — 84059 26818
25160 1302 84060 — 84119 26846
25188 1303 84120 — 84179 26874
25216 1304 84180 — 84239 26902
25244 1305 84240 — 84299 26930
25272 1306 84300 — 84359 26958
25300 1307 84360 — 84419 26988
29328 1308 84420 — 84479 27016
25356 1309 84480 — 84539 27044
25384 1310 84540 — 84599 27072
25412 1311 84600 — 84659 27100
25440 1312 84660 — 84719 27128
25468 1313 84720 — 84779 27156
25496 1314 84780 — 84839 27186
25524 1315 84840 — 84899 27214
25952 1316 84900 — 84959 27242
25580 1317 84960 — 85019 27270
25608 1318 85020 — 85079 27298
25636 1319 85080 — 85139 27326
25664 1320 85140 — 85199 27354



laufende
Nummer

1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340

1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360

1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380

|

Nr.89—-

von

85200
85260
85320
85380
85440
85500
85560
85620
85680
85740
85800
85860
85920
85980
86040
86100
86160
86220
86280
86340
86400
86460
86520
86580
86640
86700
86760
86820
86880
86940
87000
87060
87120
87180
87240
87300
87360
87420
87480
87540

87600
87660
87720
87780
87840
87900
87960
88020
88080
88140
88200
83260
88320
88380
88440
88500
88560
88620
88680
88740

1833

tarifliche tarifliche
| Einkommen- laufende Einkommen ı Einkommen-
| steuer Nummer in DM | steuer

bis | in DM von bis in DM

85259 27384 1381 88800 — 88859 29090
85319 27412 1382 88860 — 88919 29118
85379 27440 1383 88920 — 88979 29146
85439 27468 1384 88980 — 89039 29176
85499 27496 1385 89040 °— 89099 29204
85559 27524 1386 89100 — 89159 29232
85619 27554 1387 89160 — 89219 29260
85679 27582 1388 89220 — 89279 29290
85739 27610 1389 89280 — 89339 29318
85799 27638 1390 89340 — 89399 29346
85859 27666 1391 89400 — 89459 29376
85919 27696 1392 89460 — 89519 29404
85979 27724 1393 89520 — 89579 29432
86039 27752 1394 89580 — 89639 29460
86099 27780 1395 89640 — 89699 29490
86159 27808 1396 89700 — 89759 29518
86219 27836 1397 89760 — 89819 29546
86279 27866 1398 89820 — 89879 29576
86339 27894 1399 89880 — 89939 29604
86399 27922 1400 89940 — 89999 29632

86459 27950 1401 90000 — 90059 29660
86519 27978 1402 90060 — 90119 29690
86579 28008 1403 90120 — 90179 29718
86639 28036 1404 90180 — 90239 29746
86699 28064 1405 90240 — 90299 29776
86759 28092 1406 90300 — 90359 29804
86819 28122 1407 90360 — 90419 29832
86879 28150 1408 904220 — 90479 29862
86939 28178 1409 90480 — 90539 29890
86999 28206 1410 90540 °— 90599 29918
87059 28234 1411 90600 — 90659 29946
87119 28264 1412 90660 — 90719 29976
87179 28292 1413 90720 — 90779 30004
87239 28320 1414 90780 — 90839 30032
87299 28348 1415 90840 °— 90899 30062
87359 28376 1416 90900 — 90959 30090
87419 28406 1417 90960 — 91019 30118
87479 28434 1418 91020 — 91079 30148
87539 28462 1419 91080 — 91139 30176
87599 28490 1420 91140 — 91199 30204

87659 28520 1421 91200 — 91259 30234
87719 28548 1422 91260 — 91319 30262
87779 28576 1423 91320 — 91379 30290
87839 28604 1424 91380 — 91439 30320
87899 28634 1425 91440 — 91499 30348
87959 28662 1426 91500 — 91559 30376
88019 28690 1427 91560 — 91619 30406
88079 28718 1428 91620 — 91679 30434
88139 28748 1429 916860— 91739 30462
88199 28776 1430 91740 — 91799 30492
88259 28804 1431 91800 — 91859 30520
88319 28832 1432 91860 — 91919 30548
88379 28862 1433 91920 — 91979 30578
88439 28890 1434 91980 — 92039 30606
88499 28918 1435 92040 — 92099 30634
88559 28946 1436 92100 — 92159 30664
88619 28976 1437 92160 — 92219 30692
88679 29004 1438 92220 — 92279 30720
88739 29032 1439 92280 — 92339 30750
88799 29060 1440 92340 — 92399 30778



| tarifliche tariflichelaufende Einkommen Einkommen- laufende | Einkommen | Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer | in DM steuer

von bis | in DM von bis | in DM
1441 92400 - 92459 30806 1501 96000 — 96119 32532
1442 92460 - 92519 30836 1502 96120 — 96239 32588
1443 92520 -- 92579 30864 1503 96240 — 96359 32646
1444 92580 - 92639 30892 1504 96360 — 96479 32704
1445 92640 - 92699 30922 1505 96480 — 96599 32762
1446 92700 92759 30950 1506 96600 — 96719 32820
1447 92760 - 92819 30980 1507 96720 — 96839 32876
1448 92820 92879 31008 1508 96840 — 96959 32934
1449 92880 92939 31036 1509 96960 — 97079 32992
1450 92940 -—- 92999 31066 1510 97080 — 97199 33050
1451 93000 — 93059 31094 1511 97200 — 97319 33108
1452 93060 — 93119 31122 1512 97320 — 97439 33166
1453 93120 — 93179 31152 1513 97440 — 97559 33224
1454 93180 — 93239 31180 1514 97560 — 97679 33282
1455 93240 — 93299 31208 1515 97680 — 97799 33338
1456 93300 — 93359 31238 1516 97800 — 97919 33396
1457 93360 — 93419 31266 1517 97920 — 98039 33454
1458 93420 — 93479 31296 1518 98040 °— 98159 33512
1459 93480 — 93539 31324 1519 98160 — 98279 33570
1460 93540 — 93599 31352 1520 98280 — 98399 33628

1461 93600 — 93659 31382 1521 98400 — 98519 33686
1462 93660 — 93719 31410 1522 98520 — 98639 33744
1463 93720 — 93779 31438 1523 98640 °— 98759 33802
1464 93780 — 93839 31468 1524 98760 — 98879 33860
1465 93840 —- 93899 31496 1525 98880 — 98999 33918
1466 93900 — 93959 31524 1526 99000 — 99119 33976
1467 93960 — 94019 31554 1527 99120 — 99239 34034
1468 94020 — 94079 31582 1528 99240 — 99359 34092
1469 94080 — 94139 31612 1529 99360 — 99479 34150
1470 94140 -—- 94199 31640 1530 99480 — 99599 34208
1471 94200 — 94259 31668 1531 998600 — 99719 34266
1472 94260 — 94319 31698 1532 99720 -- 99839 34324
1473 94320 -- 94379 31726 1533 99840 — 99959 34382
1474 94380 -—— 94439 31754 1534 99960 -—- 100079 34440
1475 94440 —- 94499 31784 1535 100080 -— 100199 34498
1476 94500 — 94559 31812 1536 100200 -- 100319 34556
1477 94560 — 94619 31842 1537 100320 — 100439 34614
1478 94620 — 94679 31870 1538 100440 -—- 100559 34672
1479 94680 — 94739 31898 1539 100560 — 100679 34732
1480 94740 — 94799 31928 1540 100680 — 100799 34790

1481 94800 — 94859 31956 1541 100800 — 100919 34848
1482 94860 — 94919 31986 1542 100920 °— 101039 34906
1483 94920 — 94979 32014 1543 101040 °— 101159 34964
1484 94980 — 95039 32042 1544 101160 — 101279 35022
1485 95040 — 95099 32072 1545 101280 — 101399 35080
1486 95100 — 95159 32100 1546 101400 — 101519 35138
1487 95160 — 95219 32128 1547 101520 — 101639 55198
1488 95220 — 95279 32158 1548 101640 — 101759 35256
1489 95280 — 95339 32186 1549 101760 — 101879 35314
1490 95340 — 95399 32216 1550 101880 — 101999 35372
1491 95400 — 95459 32244 1551 102000 -— 102119 35430
1492 95460 — 95519 32272 1552 102120 — 102239 35488
1493 95520 — 95579 32302 1553 102240 — 102359 35548
1494 95580 — 95639 32330 1554 102360 — 102479 35606
1495 95640 — 95699 32360 1555 102480 — 102599 35664
1496 95700 — 95759 32388 1556 102600 — 102719 35722
1497 95760 — 95819 32416 1557 102720 — 102839 35780
1498 958320 — 95879 32446 1558 102840 — 102959 35840
1499 95880 — 95939 32474 1559 102960 — 103079 35898
1500 95940 — 95999 32504 1560 103080 — 103199 35956



1835

1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580

1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620

Einkommen
in DM

von bis

103200 -—- 103319
103320 —- 103439
103440 -— 103559
103560 -- 103679
103680 - 103799
103800 —- 103919
103920 -— 104039
104040 -—- 104159
104160 — 104279
104280 -- 104399
104400 -—- 104519
104520 — 104639
104640 — 104759
104760 -—- 104879
104880 -- 104999
105000 — 105119
105120 -——105239
105240 — 105359
105360 — 105479
105480 -—- 105599

105600 — 105719
105720 — 105839
105840 -— 105959
105960 — 106079
106080 — 106199
106200 -—- 106319
106320 — 106439
106440 —- 106559
106560 —- 106679
106680 — 106799
106800 —- 106919
106920 °— 107039
107040 — 107159
107160 — 107279
107280 °— 107399
107400 — 107519
107520 — 107639
107640 — 107759
107760 — 107879
107880 — 107999

108000 —- 108119
108120 — 108239
108240 —- 108359
108360 — 108479
108480 — 108599
108600 — 108719
108720 —- 108839
108840 —- 108959
108960 — 109079
109080 — 109199
109200 — 109319
109320 — 109439
109440 — 109559
109560 — 109679
109680 -—- 109799
109800 — 109919
109920 — 110039
110040 — 110159
110160 — 110279
110280 — 110399

tarifliche tarifliche
Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-

steuer Nummer in DM steuerinDM | von bs | inDM
36014 1621 110400 — 110519 39552
36074 1622 110520 — 110639 39612
36132 1623 110640 — 110759 39672
36190 1624 110760 — 110879 39730
36250 1625 110880 — 110999 39790
36308 1626 111000 — 111119 39850
36366 1627 111120 — 111239 39910
36424 1628 111240 —- 111359 39968
36484 1629 111360 — 111479 40028
36542 1630 111480 °— 111599 40088
36600 1631 111600 — 111719 40148
36660 1632 111720 — 111839 40206
36718 1633 111840 — 111959 40266
36776 1634 111960 — 112079 40326
36836 1635 112080 — 112199 40386
36894 1636 112200 — 112319 40444
36954 1637 112320 — 112439 40504
37012 1638 112440 — 112559 40564
37070 1639 112560 — 112679 40624
37130 1640 112680 — 112799 40684

37188 1641 112800 — 112919 40744
37248 1642 112920 —- 113039 40802
37306 1643 113040 — 113159 40862
37364 1644 113160 — 113279 40922
37424 1645 113280 — 113399 40982
37482 1646 113400 — 113519 41042
37542 1647 113520 —- 113639 41102
37600 1648 113640 — 113759 41162
37660 1649 113760 — 113879 41220
37718 1650 113880 — 113999 41280
37778 1651 114000 — 114119 41340
37836 1652 114120 — 114239 41400
37896 1653 114240 — 114359 41460
37954 1654 114360 — 114479 41520
38014 1655 114480 —- 114599 41580
38072 1656 114600 — 114719 41640
38132 1657 114720 —- 114839 41700
38190 1658 114840 — 114959 41760
38250 1659 114960 — 115079 41820
38308 1660 115080 — 115199 41880

38368 1661 115200 — 115319 41940
38426 1662 115320 — 115439 42000
38486 ‚1663 115440 — 115559 42058
38544 1664 115560 — 115679 42118
38604 1665 115680 — 115799 42178
38664 1666 115800 — 115919 42238
38722 1667 115920 — 116039 42298
38782 1668 116040 — 116159 42358
38840 1669 116160 — 116279 42420
38900 1670 116280 — 116399 42480
38960 1671 116400 — 116519 42540
39018 1672 116520 —- 116639 42600
39078 1673 116640 — 116759 42660
39138 1674 116760 — 116879 42720
39196 1675 116880 —- 116999 42780
39256 1676 117000 — 117119 42840
39316 1677 117120 — 117239 42900
39374 1678 117240 — 117359 42960
39434 1679 117360 — 117479 43020
39494 1680 117480 — 117599 43080



1836

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

1681 117600 — 117719 43140 1741 124800 — 124919 46776
1682 117720 — 117839 43200 1742 124920 — 125039 46836
1683 117840 — 117959 43260 1743 125040 — 125159 46898
1684 117960 — 118079 43322 1744 125160 — 125279 46958
1685 118080 — 118199 43382 1745 125280 — 125399 47020
1686 118200 — 118319 43442 1746 125400 — 125519 47080
1687 118320 — 118439 43502 1747 125520 — 125639 47142
1688 118440 — 118559 43562 1748 125640 — 125759 47202
1689 118560 — 118679 43622 1749 125760 — 125879 47264
1690 118680 — 118799 43682 1750 125880 — 125999 47324
1691 118800 — 118919 43744 1751 126000 — 126119 47386
1692 118920 — 119039 43804 1752 126120 -—- 126239 47446
1693 119040 — 119159 43864 1753 126240 — 126359 47508
1694 119160 — 119279 43924 1754 126360 — 126479 47570
1695 119280 — 119399 43984 1755 126480 — 126599 47630
1696 119400 — 119519 44044 1756 126600 — 126719 47692
1697 119520 — 119639 44106 1757 126720 —- 126839 47752
1698 119640 — 119759 44166 1758 126840 — 126959 47814
1699 119760 — 119879 44226 1759 126960 — 127079 47874
1700 119880 — 119999 44286 1760 127080 — 127199 47936

1701 120000 — 120119 44348 1761 127200 — 127319 47998
1702 120120 — 120239 44408 1762 127320 — 127439 48058
1703 120240 — 120359 44468 1763 127440 — 127559 48120
1704 120360 — 120479 44528 1764 127560 — 127679 48180
1705 120480 — 120599 44590 1765 127680 — 127799 48242
1706 120600 — 120719 44650 1766 127800 — 127919 48304
1707 120720 — 120839 44710 1767 127920 — 128039 48364
1708 120840 — 120959 44770 1768 128040 — 128159 48426
1709 120960 — 121079 44832 1769 128160 — 128279 48488
1710 121080 — 121199 44892 1770 128280 — 128399 48548
1711 121200 — 121319 44952 1771 128400 — 128519 48610
1712 121320 — 121439 45012 1772 128520 — 128639 48672
1713 121440 — 121559 45074 1773 128640 — 128759 48732
1714 121560 — 121679 45134 1774 128760 — 128879 48794
1715 121680 — 121799 45194 1775 128880 — 128999 48856
1716 121800 — 121919 45256 1776 129000 — 129119 48916
1717 121920 — 122039 45316 1777 129120 — 129239 48978
1718 122040 — 122159 45376 1778 129240 — 129359 49040
1719 122160 — 122279 45438 1779 129360 — 129479 49100
1720 122280 — 122399 45498 1780 129480 — 129599 49162

1721 122400 — 122519 45558 1781 129600 — 129719 49224
1722 122520 — 122639 45620 1782 129720 — 129839 49286
1723 122640 — 122759 45680 1783 129840 — 129959 49346
1724 122760 — 122879 45742 1784 129960 — 130079 49408
1725 122880 — 122999 45802 1785 130080 — 130199 49470
1726 123000 — 123119 45862 1786 130200 — 130319 49532
1727 123120 — 123239 45924 1787 130320 — 130439 49592
1728 123240 — 123359 45984 1788 130440 — 130559 49654
1729 123360 — 123479 46044 1789 130560 — 130679 49716
1730 123480 — 123599 46106 1790 130680 — 130799 49778
1731 123600 — 123719 46166 1791 130800 — 130919 49838
1732 123720 — 123839 46228 1792 130920 — 131039 49900
1733 123840 — 123959 46288 1793 131040 — 131159 49962
1734 123960 — 124079 46350 1794 131160 — 131279 50024
1735 124080 — 124199 46410 1795 131280 — 131399 50084
1736 123200 — 124319 46470 1796 131400 — 131519 50146
1737 124320 — 124439 46532 1797 131520 — 131639 50208
1738 124440 — 124559 46592 1798 131640 — 131759 50270
1739 124560 — 124679 46654 1799 131760 — 131879 50332
1740 124680 — 124799 46714 1800 131880 — 131999 50394



1837

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes | tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen ; Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM | steuer

von bis in DM von bis | in DM

1801 132000 — 132119 50454 1861 139200 — 139319 54174
1802 132120 -— 132239 50516 1862 139320 — 139439 54238
1803 132240 -—- 132359 50578 1863 139440 — 139559 54300
1804 132360 —- 132479 50640 1864 139560 — 139679 34362
1805 123480 — 132599 50702 1865 139680 — 139799 54424
1806 132600 -—- 132719 50764 1866 139800 — 139919 54486
1807 132720 — 132839 50824 1867 139920 — 140039 54550
1808 132840 -— 132959 50886 1868 140040 -—- 140159 34612
1809 132960 -—- 133079 50948 1869 140160 —- 140279 54674
1810 133080 -— 133199 51010 1870 140280 -—- 140399 54736
1811 133200 -—- 133319 51072 1871 140400 — 140519 54798
1812 133320 — 133439 51134 1872 140520 — 140639 534862
1813 133440 -- 133559 51196 1873 140640 — 140759 34924
1814 133560 133679 51258 1874 140760 -— 140879 54986
1815 133680 —- 133799 51320 1875 140880 —- 140999 55048
1816 133800 —- 133919 51382 1876 141000 — 141119 55112
1817 133920 - 134039 51442 1877 141120 — 141239 55174
1818 134040 -—- 134159 51504 1878 141240 —- 141359 55236
1819 134160 -—- 134279 51566 1879 141360 — 141479 55298
1820 134280 - 134399 51628 1880 141480 — 141599 55362

1821 134400 — 134519 51690 1881 141600 — 141719 53424
1822 134520 —- 134639 31752 1882 141720 —- 141839 55486
1823 134640 -- 134759 51814 1883 141840 — 141959 55548
1524 134760 -- 134879 51876 1884 141960 — 142079 55612
1825 134880 -——-134999 51938 1885 142080 — 142199 55674
1826 135000 — 135119 52000 1886 142200 — 142319 35736
1827 135120 — 135239 52062 1887 142320 —- 142439 55800
1828 135240 -- 135359 52124 1888 142440 — 142559 55862
1829 135360 -- 135479 52186 1889 142560 — 142679 55924
1830 135480— 135599 52248 1890 142680— 142799 55986
1831 135600 — 135719 52310 1891 142800 -- 142919 56050
1832 135720 -- 135839 52372 1892 142920 —- 143039 56112
1833 135840 —- 135959 52434 1893 143040 — 143159 56174
1834 135960 — 136079 52496 1894 143160 —- 143279 56238
1835 136080 —- 136199 52558 1895 143280 —- 143399 36300
1836 136200— 136319 52620 1896 143400— 143519 56362
1837 136320— 136439 52682 1897 143520—- 143639 56426
1838 136440 — 136559 52744 1898 143640 — 143759 56488
1839 136560— 136679 32806 1899 143760— 143879 56550
1840 136680— 136799 52868 1900 143880— 143999 56614
1841 136800 —- 136919 52930 1901 144000 — 144119 56676
1842 136920 —- 137039 52992 1902 144120 — 144239 56740
1843 137040 — 137159 53054 1903 144240 — 144359 56802
1844 137160 — 137279 53116 1904 144360 — 144479 56864
1845 137280 — 137399 53180 1905 144480 — 144599 56928
1846 137400 — 137519 53242 1906 144600 — 144719 56990
1847 137520 — 137639 53304 1907 144720 — 144839 57054
1848 137640 — 137759 53366 1908 144840 — 144959 57116
1849 137760 — 137879 53428 1909 144960 — 145079 57178
1850 137880 — 137999 53490 1910 145080 — 145199 57242
1851 138000 —- 138119 53552 1911 145200 — 145319 57304
1852 138120 — 138239 53614 1912 145320 — 145439 57368
1853 138240 -—- 138359 53676 1913 145440 — 145559 57430
1854 138360 — 138479 53738 1914 145560 — 145679 57492
1855 138480 -—- 138599 53802 1915 145680 — 145799 57556
1856 138600 —- 138719 53864 1916 145800 — 145919 57618
1857 138720 -—- 138839 53926 1917 145920 — 146039 57682
1858 138840 —- 138959 53988 1918 146040 — 146159 57744
1859 138960 —- 139079 54050 1919 146160 — 146279 57808
1860 139080 — 139199 54112 1920 146280 — 146399 57870



laufende
Nummer

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962

.. 1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

von

146400
146520
146640
146760
146880
147000
147120
147240
147360
147480
147600
147720
147840
147960
148080
148200
148320
148440
148560
148680

148800
148920
149040
149160
149280
149400
149520
149640
149760
149880
150000
150120
150240
150360
150480
150600
150720
150840
150960
151080

151200
151320
151440
151560
151680
151800
151920
152040
152160

152400
152520
152640
152760
152880
153000
153120
153240
153360
153480

bis

146519
146639
146759
146879
146999
147119
147239
147359
147479
147599
147719
147839
147959
148079
148199
148319
148439
148559
148679
148799

148919
149039
149159
149279
149399
149519
149639
149759
149879
149999
150119
150239
150359
150479
150599
150719
150839
150959
151079
151199

151319
151439
151559
151679
151799
151919
152039
152159
152279
152399
152519
152639
152759
152879
152999
153119

153359
153479
153599

tarifliche ! zu versteuerndes ! tarifliche
Einkommen- laufende | Einkommen ı Einkommen-

steuer Nummer | in DM | steuer
in DM | von bis in DM

57934 1981 153600 -—- 153719 61726
57996 1982 153720 -— 153839 61790
58060 1983 153840 — 153959 61354
58122 1984 153960 —- 154079 61918
58186 1985 154080 — 154199 61980
58248 1986 154200 — 154319 62044
58312 1987 154320 — 154439 62108
58374 1983 154440 — 154559 62172
58438 1989 154560 --— 154679 62234
58500 1990 154680 -—- 154799 62298
58564 1991 154800 — 154919 62362
58626 1992 154920 — 155039 62426
58690 1993 155040 -— 155159 62490
58752 1994 155160 — 155279 62552
58816 1995 155280 — 155399 62616
58878 1996 155400 — 155519 62680
58942 1997 155520 — 155639 62744
59004 1998 155640 — 155759 62808
59068 1999 155760 — 155879 62872
59130 2000 155880 — 155999 62934

59194 2001 156000 — 156119 62998
59258 2002 156120 — 156239 63062
59320 2003 156240 — 156359 63126
59384 2004 | 156360 — 156479 63190
59446 2005 156480 -— 156599 63254
59510 2006 156600 —- 156719 63318
59572 2007 156720 — 156839 63380
59636 2008 156840 — 156959 63444
59700 2009 156960 — 157079 63508
39762 2010 157080 — 157199 63572
59825 2011 157200 — 157319 63636
59888 2012 157320 -— 157439 63700
59952 2013 157440 — 157559 63764
60016 2014 157560 — 157679 63828
60078 2015 157680 — 157799 63890
60142 2016 157800 — 157919 63954
60206 2017 157920 — 158039 64018
60268 2018 158040 -— 158159 64082
60332 2019 158160 -— 158279 64146
60396 2020 158280 — 158399 64210

60458 2021 158400 — 158519 64274
60522 2022 158520 -—— 158639 64338
60536 2023 158640 — 158759 64402
60648 2024 158760 -— 158879 64466
60712 2025 158880 -—- 158999 64530
60776 2026 159000 — 159119 64594
60838 2027 159120 -——-159239 64658
60902 2028 159240 -— 159359 64720
60966 2029 159360 -—— 159479 64784
61028 2030 159480 -—— 159599 64848
61092 2031 159600 — 159719 64912
61156 2032 159720 -—- 159839 64976
61218 2033 159840 -—- 159959 65040
61282 2034 159960 — 160079 65104
61346 2035 160080 -- 160199 65168
61410 2036 160200 -——-160319 65232
61472 2037 160320 — 160439 65296
61536 2038 160440 — 160559 65360
61600 2039 160560 —- 160679 65424
61664 2040 160680 — 160799 65488



laufende
Nummer

2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060

2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080

2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

rn
|

von

160800
160920
161040
161160
161280
161400
161520
161640
161760
161880
162000
162120
162240
162360
162480
162600
162720
162840
162960
163080

163200
163320
163440
163560
163680
163800
163920
164040
164160
164280
164400
164520
164640
164760
164880
165000
165120
165240
165360
165480

165600
165720
165840
165960
166080
166200
166320
166440
166560
166680
166800
166920
167040
167160
167280
167400
167520
167640
167760
167880

in DM
bis

160919
161039
161159
161279
161399
161519
161639
161759
161879
161999
162119
162239
162359
162479
162599
162719
162839
162959
163079
163199

163319
163439
163559
163679
163799
163919
164039
164159
164279
164399
164519
164639
164759
164879
164999
165119
165239
165359
165479
165599

165719
165839
165959
166079
166199
166319
166439
166559
166679
166799
166919
167039
167159
167279
167399
167519
167639
167759
167879
167999

noch Anlage 2

tarifliche |

1839

tariflicheEinkommen- laufende Einkommen Einkommen-
steuer Nummer in DM steuer
in DM | von bis in DM

65552 i 2101 168000 — 168119 69408
65616 2102 168120 — 168239 69472
65680 i 2103 168240 — 168359 69538
65744 | 2104 168360 —- 168479 69602
65808 | 2105 168480 —- 168599 69666
65872 | 2106 168600 — 168719 69730
65936 2107 168720 -—- 168839 69796
66000 2108 168840 -—- 168959 69860
66064 2109 168960 — 169079 69924
66130 2110 169080 — 169199 69988
66194 2111 169200 — 169319 70054
66258 2112 169320 — 169439 70118
66322 2113 169440 — 169559 70182
66386 2114 169560 — 169679 70248
66450 2115 169680 — 169799 70312
66514 2116 169800 — 169919 70376
66578 2117 169920 — 170039 70440
66642 2118 170040 — 170159 70506
66706 2119 170160 — 170279 70570
66770 2120 170280 — 170399 70634

66834 2121 170400 — 170519 70700
66898 2122 170520 — 170639 70764
66962 2123 170640 —- 170759 70828
67028 2124 170760 — 170879 70894
67092 2125 170880 — 170999 70958
67156 2126 171000 — 171119 71022
67220 2127 171120 — 171239 71088
67284 2128 171240 — 171359 71152
67348 2129 171360 — 171479 71216
67412 2130 171480 —- 171599 71282
67476 2131 171600 — 171719 71346
67540 2132 171720 — 171839 71410
67606 2133 171840 — 171959 71476
67670 2134 171960 — 172079 71540
67734 2135 172080 — 172199 71606
67798 2136 172200 — 172319 71670
67862 2137 172320 — 172439 71734
67926 2138 172440 — 172559 71800
67992 2139 172560 — 172679 71864
68056 2140 172680 -—- 172799 71928

68120 2141 172800 — 172919 71994
68184 2142 172920 — 173039 72058
68248 2143 173040 — 173159 72124
68312 2144 173160 — 173279 72188
68378 2145 173280 -—- 173399 72252
68442 2146 173400 — 173519 72318
68506 2147 173520 — 173639 72382
68570 2148 173640 — 173759 72448
68634 2149 173760 — 173879 72512
68700 2150 173880 — 173999 72576
68764 2151 174000 — 174119 72642
68828 2152 174120 — 174239 72706
68892 2153 174240 — 174359 72772
68956 2154 174360 — 174479 72836
69022 5155 174480 — 174599 72902
69086 2156 174600 -- 174719 72966
69150 2157 174720 — 174839 73030
69214 2158 174840 — 174959 73096
69280 2159 174960 — 175079 73160
69344 2160 175080 — 175199 73226



1840

! tarifliche tariflichelaufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis | in DM

2161 175200 --- 175319 73290 2221 182400 -— 182519 77198
2162 175320 -- 175439 73356 2222 182520— 182639 77264
2163 175440 -- 175559 73420 2223 182640— 182759 77328
2164 175560— 175679 73486 2224 182760— 182879 77394
2165 175680 -—175799 73550 2225 182880 -—- 182999 77460
2166 175800 -— 175919 73616 2226 183000— 183119 77524
2167 175920 176039 73680 2227 183120— 183239 77590
2168 176040 176159 73746 2228 183240— 183359 77656
2169 176160 -—176279 73810 2229 183360— 183479 77720
2170 176280 176399 73876 2230 183480— 183599 77786
2171 176400 176519 73940 2231 183600— 183719 77852
2172 176520 176639 74006 2232 183720 -—- 183839 77916
2173 176640 176759 74070 2233 183840— 183959 77982
2174 176760 -— 176879 74136 2234 183960—- 184079 78048
2175 176880 -- 176999 74200 2235 184080 — 184199 78112
2176 177000— 177119 74266 2236 184200— 184319 78178
2177 177120 177239 74330 2237 184320— 184439 78244
2178 177240 177359 74396 2238 184440— 184559 78308
2179 177360 177479 74460 2239 184560— 184679 78374
2180 177480— 177599 74526 2240 184680— 184799 78440

2181 177600 177719 74590 2241 184800— 184919 78506
2182 177720 177839 74656 2242 184920— 185039 78570
2183 177840 -—- 177959 74720 2243 185040 — 185159 78636
2184 177960 —- 178079 74786 2244 185160— 185279 78702
2185 178080 -—- 178199 74850 2245 185280— 185399 78766
2186 . 178200 -—- 178319 74916 2246 185400— 185519 78832
2187 178320 --- 178439 74980 2247 185520— 185639 78898
2188 178440 -- 178559 75046 2248 185640 — 185759 78964
2189 178560 — 178679 75110 2249 185760 — 185879 79028
2190 178680— 178799 75176 2250 185880 — 185999 79094
2191 178800 -—- 178919 75242 2251 186000— 186119 79160
2192 178920 -- 179039 75306 2252 186120— 186239 79226
2193 179040 —- 179159 75372 2253 186240— 186359 79290
2194 179160 --- 179279 75436 2254 186360 — 186479 79356
2195 179280 179399 75502 2255 186480— 186599 79422
2196 179400—- 179519 75568 2256 186600— 186719 79488
2197 179520 -- 179639 75632 2257 186720— 186839 79552
2198 179640 179759 75698 2258 186840— 186959 79618
2199 179760 --- 179879 75762 2259 186960 — 187079 79684
2200 179880 179999 75828 2260 187080— 187199 79750

2201 180000 -—- 180119 75892 2261 187200— 187319 79814
2202 180120—- 180239 75958 2262 187320— 187439 79880
2203 180240 —- 180359 76024 2263 187440— 187559 79946
2204 180360 -- 180479 76088 2264 187560— 187679 80012
2205 180480 -—- 180599 76154 2265 187680— 187799 80078
2206 180600— 180719 76218 2266 187800— 187919 80142
2207 180720—- 180839 76284 2267 187920— 188039 80208
2208 180840—- 180959 76350 2268 188040— 188159 80274
2209 180960 -- 181079 76414 2269 188160— 188279 80340
2210 181080— 181199 76480 2270 188280— 188399 80404
2211 181200— 181319 76546 2271 188400— 188519 80470
2212 181320— 181439 76610 2272 188520— 188639 80536
2213 181440 — 181559 76676 2273 188640—- 188759 80602
2214 181560 — 181679 76740 2274 188760— 188879 80668
2215 181680 —- 181799 76806 2275 188880 -—- 188999 80732
2216 181800—- 181919 76872 2276 189000— 189119 80798
2217 181920— 182039 76936 2277 189120— 189239 80864
2218 182040— 182159 77002 2278 189240— 189359 80930
2219 182160— 182279 77068 2279 189360— 189479 80996
2220 182280— 182399 77132 2280 189480— 189599 81062



Nr. 89— TagderAusgabe:Bonn,den10.August 1974 1841

noch Anlage 2 (zu $ 32a Abs. 5) — Einkommensteuer-Splittingtabelle

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

2281 189600 — 189719 81126 2341 196800 — 196919 85076
2282 189720 -—- 189839 81192 2342 196920 — 197039 85142
2283 189840 — 189959 81258 2343 197040 —- 197159 85208
2284 189960 — 190079 81324 2344 197160 — 197279 85274
2285 190080 — 190199 81390 2345 197280 — 197399 85340
2286 190200 — 190319 81456 2346 197400 — 197519 85406
2287 190320 — 190439 81520 2347 197520 — 197639 85472
2288 190440 -—- 190559 81586 2348 197640 — 197759 85538
2289 190560 — 190679 81652 2349 197760 — 197879 85604
2290 190680 — 190799 81718 2350 197880 — 197999 85670
2291 190800 — 190919 81784 2351 198000 — 198119 85736
2292 190920 — 191039 81850 2352 198120 — 198239 85802
2293 191040 — 191159 81916 2353 198240 — 198359 85868
2294 191160 — 191279 81980 2354 198360 — 198479 85934
2295 191280 — 191399 82046 2355 198480 — 198599 86000
2296 191400 — 191519 82112 2356 198600 — 198719 86066
2297 191520 — 191639 82178 2357 198720 — 198839 86132
2298 191640 — 191759 82244 2358 198840 — 198959 86198
2299 191760 — 191879 82310 2359 198960 — 199079 86264
2300 191880 — 191999 82376 2360 199080 — 199199 86330

2301 192000— 192119 82442 2361 199200— 199319 86396
2302 192120 -—- 192239 82506 2362 199320 — 199439 86462
2303 192240— 192359 82572 2363 199440— 199559 86528
2304 192360— 192479 82638 2364 199560— 199679 86594
2305 192480 —- 192599 82704 2365 199680 — 199799 86660
2306 192600 — 192719 82770 2366 199800 — 199919 86726
2307 192720 — 192839 82836 2367 199920 — 200039 86792
2308 192840 — 192959 82902 2368 200040 — 200159 86858
2309 192960 —- 193079 82968 2369 200160 — 200279 86924
2310 193080 — 193199 83034 2370 200280 — 200399 86990
2311 193200 — 193319 83098 2371 200400 — 200519 87056
2312 193320 — 193439 83164 2372 200520 — 200639 87122
2313 193440 — 193559 83230 2373 200640 — 200759 87188
2314 193560 — 193679 83296 2374 200760 — 200879 87254
2315 193680 -- 193799 83362 2375 200880 — 200999 87322
2316 193800 -- 193919 82428 2376 201000 — 201119 87388
2317 193920 — 194039 83494 2377 201120 — 201239 87454
2318 194040 — 194159 83560 2378 201240 — 201359 87520
2319 194160 — 194279 83626 2379 201360 — 201479 87586
2320 194280 — 194399 83692 2380 201480 — 201599 87652

2321 194400 — 194519 83758 2381 201600 — 201719 87718
2322 194520 — 194639 83824 2382 201720 — 201839 87784
2323 194640 — 194759 83890 2383 201840 — 201959 87850
2324 194760 — 194879 83954 2384 201960 — 202079 87916
2325 194880 — 194999 84020 2385 202080 — 202199 87982
2326 195000 — 195119 84086 2386 202200 — 202319 88048
2327 195120 — 195239 84152 2387 202320 — 202439 88114
2328 195240 — 195359 84218 2388 202440 — 202559 88182
2329 195360 — 195479 84284 2389 202560 — 202679 88248
2330 195480 — 195599 84350 2390 202680 — 202799 88314
2331 195600 — 195719 84416 2391 202800 — 202919 88380
2332 195720 — 195839 84482 2392 "202920 — 203039 88446
2333 195840 — 195959 84548 2393 203040 — 203159 88512
2334 195960 — 196079 84614 2394 203160 — 203279 88578
2335 196080 — 196199 84680 2395 203280 — 203399 88644
2336 196200 — 196319 84746 2396 203400 — 203519 88710
2337 196320 — 196439 84812 2397 203520 — 203639 88776
2338 196440 — 196559 84878 2398 203640 — 203759 88842
2339 196560 — 196679 84944 2399 203760 — 203879 88910
2340 196680 — 196799 85010 2400 203880 — 203999 88976



1842

zu versteuerndes | tarifliche | zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

2401 204000 - 204119 89042 2461 211200 — 211319 93022
2402 204120 204239 89108 2462 211320 — 211439 93090
2403 204240 -— 204359 89174 2463 211440 — 211559 93156
2404 204360 -—- 204479 89240 2464 211560 — 211679 93222
2405 204480 -—- 204599 89306 2465 211680 — 211799 93288
2406 204600 204719 89372 2466 211800 — 211919 93356
2407 204720 - 204839 89440 2467 211920 — 212039 93422
2408 204840 204959 89506 2468 212040 — 212159 93488
2409 204960 205079 89572 2469 212160 -—- 212279 93554
2410 205080 - 205199 89638 2470 212280 — 212399 93622
2411 205200 -—- 205319 89704 2471 212400 -—- 212519 93688
2412 205320 --- 205439 89770 2472 212520 — 212639 93754
2413 205440 -—- 205559 89836 2473 212640 — 212759 93820
2414 205560 -—- 205679 89902 2474 212760 —- 212879 93886
2415 205680 -—- 205799 89970 2475 212880 — 212999 93954
2416 205800 -- 205919 90036 2476 213000 — 213119 94020
2417 205920 —- 206039 90102 2477 213120 -- 213239 94086
2418 206040 — 206159 90168 2478 213240 — 213359 94154
2419 206160 -- 206279 90234 2479 213360 -- 213479 94220
2420 206280 — 206399 90300 2480 213480 —- 213599 94286

2421 206400 -- 206519 90358 2481 213600 — 213719 94352
2422 206520 -—- 206639 90434 2482 213720 — 213839 94420
2423 206640 -—- 206759 90500 2483 213840 — 213959 94486
2424 206760 -- 206879 90566 2484 213960 — 214079 94552
2425 206880 — 206999 90632 2485 214080 — 214199 94620
2426 207000 — 207119 90698 2486 214200 — 214319 94686
2427 207120 -—- 207239 90764 2487 214320 — 214439 94752
2428 207240 —- 207359 90832 2488 214440 — 214559 94818
2429 207360 — 207479 90898 2489 214560 —- 214679 94886
2430 207480 -— 207599 90964 2490 214680 — 214799 94952
2431 207600 — 207719 91030 2491 214800 — 214919 95018
2432 207720 -—- 207839 91096 2492 214920 — 215039 95084
2433 207840 -—- 207959 91164 2493 215040 —- 215159 95152
2434 207960 — 208079 91230 2494 215160 — 215279 95218
2435 208080 — 208199 91296 2495 215280 — 215399 95284
2436 208200 — 208319 91362 2496 215400 — 215519 95352
2437 208320 -—- 208439 91428 2497 215520 .— 215639 95418
2438 208440 —- 208559 91496 2498 215640 — 215759 95484
2439 208560 —- 208679 91562 2499 215760 — 215879 95550
2440 208680—- 208799 91628 2500 215880— 215999 95618
2441 208800 — 208919 91694 2501 216000 — 216119 95684
2442 208920 — 209039 91760 2502 216120 — 216239 95750
2443 209040 — 209159 91828 2503 216240 — 216359 95818
2444 209160 —- 209279 91894 2504 216360 — 216479 95884
2445 209280 — 209399 91960 2505 216480 -—- 216599 95950
2446 209400 — 209519 92026 2506 216600 — 216719 96018
2447 209520 — 209639 92092 2507 216720 — 216839 96084
2448 209640 -—- 209759 92160 2508 216840 — 216959 96150
2449 209760 — 209879 92226 2509 216960 — 217079 96216
2450 209880 — 209999 92292 2510 217080 — 217199 96284
2451 210000 — 210119 92358 2511 217200 — 217319 96350
2452 210120 — 210239 92424 2512 217320 — 217439 96416
2453 210240 — 210359 92492 2313 217440 — 217559 96484
2454 210360 -—- 210479 92558 2514 219560 — 217679 96550
2455 210480 —- 210599 92624 2515 217680 — 217799 96616
2456 210600 — 210719 92690 2516 217800 — 217919 96684
2457 210720 -—- 210839 92756 2517 217920 — 218039 96750
2458 210840 — 210959 92824 2518 218040 — 218159 96818
2459 210960 — 211079 92890 2519 218160 — 218279 96884
2460 211080 — 211199 92956 2520 218280 — 218399 96950



Nr. 89 -—-Tag der Ausgabe: Bonn, den 10. August 1974 1843

noch Anlage 2 (zu $ 32a Abs. 5) — Einkommensteuer-Splittingtabelle

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

2521 218400 218519 97018 2581 225600 — 225719 101022
2522 218520 -—--218639 97084 2582 225720 — 225839 101088
2523 218640 -—-218759 97150 2983 225840 — 225959 101156
2524 218760 --- 218879 97216 2584 225960 — 226079 101222
2525 218880 -— 218999 97284 2585 226080 — 226199 101290
2526 219000 -- 219119 97350 2586 226200 —- 226319 101356
2527 219120 -—- 219239 97416 2587 226320 —- 226439 101422
2928 219240 219359 97484 2588 226440 — 226559 101490
2529 219360 -- 219479 97550 2589 226560 -- 226679 101556
2530 219480 -—- 219599 97618 2590 226680 — 226799 101624
2531 219600 -- 219719 97684 2591 226800 — 226919 101690
2532 219720 --- 219839 97750 2592 226920 — 227039 101758
2533 219840 —-- 219959 97818 2393 227040 — 227159 101824
2934 219960 — 220079 97884 2594 . 227160 — 227279 101890
2535 220080 -—- 220199 97950 2595 227280 — 227399 101958
2536 220200 -—- 220319 98018 2596 227400 -— 227519 102024
2537 220320 - 220439 98084 2997 227520 — 227639 102092
2538 220440 --- 220559 98150 2598 227640 — 227759 102158
2539 220560 -— 220679 98218 2599 227760 — 227879 102224
2540 220680 --- 220799 98284 2600 227880 —- 227999 102292

2541 220800 — 220919 98350 2601 228000 — 228119 102360
2542 220920 --- 221039 98418 2602 228120 — 228239 102426
2543 221040 --- 221159 98484 2603 228240 — 228359 102492
2544 221160 -— 221279 98550 2604 228360 — 228479 102560
2545 221280 --- 221399 98618 2605 228480 — 228599 102626
2546 221400 --—- 221519 98684 2606 228600 — 228719 102694
2547 221520 221639 98752 2607 228720 — 228839 102760
2548 221640 -- 221759 98818 2608 228840 — 228959 102828
2549 221760 --- 221879 98884 2609 228960 — 229079 102894
2550 221880 -- 221999 98952 2610 229080 — 229199 102960
2551 222000 — 222119 99018 2611 229200 — 229319 103028
2552 222120 -—- 222239 99084 2612 229320 — 229439 103094
2553 222240 - 222359 99152 2613 229440 — 229559 103162
2554 222360 -—- 222479 99218 2614 229560 — 229679 103228
2555 222480 —- 222599 99286 2615 229680 — 229799 103296
2556 222600 — 222719 99352 2616 229800 — 229919 103362
2557 222720 — 222839 99418 2617 229920 — 230039 103430
2558 222840 — 222959 99486 2618 230040 — 230159 103496
2559 222960 — 223079 99552 2619 230160 — 230279 103562
2560 223080 — 223199 99620 2620 230280 — 230399 103630

2561 223200 -- 223319 99686 - 2621 230400 — 230519 103698
2562 223320 -—- 223439 99752 2622 230520 — 230639 103764
2563 223440 — 223559 99820 2623 230640 — 230759 103830
2564 223560 — 223679 99886 2624 230760 — 230879 103898
2565 223680 — 223799 99952 2625 230880 — 230999 103964
2566 223800 — 223919 100020 2626 231000 — 231119 104032
2567 223920 -—- 224039 100086 2627 231120 — 231239 104098
2568 224040 -—- 224159 100154 2628 231240 — 231359 104166
2569 224160 — 224279 100220 2629 231360 — 231479 104232
2570 224280 — 224399 100286 2630 231480 — 231599 104300
2571 224400 — 224519 100354 2631 231600 — 231719 104366
2972 224520 — 224639 100420 2632 231720 — 231839 104434
2573 224640 — 224759 100488 2633 231840 — 231959 104500
2574 224760 — 224879 100554 2634 231960 — 232079 104566
2575 224880 -—- 224999 100620 2635 232080 — 232199 104634
2576 225000 — 225119 100688 2636 232200 — 232319 104702
2577 225120 — 225239 100754 2637 232320 — 232439 104768
2578 225240 — 225359 100822 2638 232440 — 232559 104836
2579 225360 — 225479 100888 2639 232560 -— 232679 104902
2580 225480 -- 225599 100956 2640 232680 — 232799 104968



1844 Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1974, Teil I

noch Anlage 2 (zu $ 32a Abs. 5) --- Einkommensteuer-Splittingtabelle

zu versteuerndes tarifliche zu versteuerndes tarifliche
laufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

2641 232800 -—— 232919 105036 2701 240000 — 242119 109056
2642 232920 -—- 233039 105102 2702 240120 — 240239 109124
2643 233040 -—- 233159 105170 2703 240240 — 240359 109190
2644 233160 --- 233279 105236 2704 240360 -—- 240479 109258
2645 233280 -- 233399 105304 2705 240480 — 240599 109324
2646 233400 —- 233519 105370 2706 240600 — 240719 109392
2647 233520 -—- 233639 105438 2707 240720 —- 240839 109458
2648 233640 -— 233759 105504 2708 240840 — 240959 109526
2649 233760 -- 233879 105572 2709 240960 — 241079 109592
2650 233880 —- 233999 105638 2710 241080 — 241199 109660
2651 234000 -—- 234119 105706 2711 241200 — 241319 109728
2652 234120 --—- 234239 105772 2612 241320 — 241439 109794
2653 234240 -- 234359 105840 2713 241440 — 241559 109862
2654 234360 — 234479 105906 2714 241560 — 241679 109923
2655 234480 -—- 234599 105974 2715 241680 — 241799 109996
2656 234600 -— 234719 106040 2716 241800 — 241919 110064
2657 234720 — 234839 106108 2717 241920 —- 242039 110130
2658 234840 — 234959 106174 2718 242040 —- 242159 110198
2659 234960 -—- 235079 106242 2719 242160 —- 242279 110264
2660 235080 -— 235199 106308 2720 242280 — 242399 110332

2661 235200 —- 235319 106376 2721 242400 — 242519 110398
2662 235320 — 235439 106442 2722 242520 — 242639 110466
2663 235440 — 235559 106510 2723 242640 — 242759 110532
2664 235560— 235679 106576 2724 242760— 242879 110600
2665 235680 — 235799 106644 2725 242880 — 242999 110666
2666 235800 — 235919 106710 2726 243000 — 243119 110734
2667 235920 — 236039 106778 2727 243120 — 243239 110800
2668 236040 -—- 236159 106844 2728 243240 — 243359 110868
2669 236160 -- 236279 106912 2729 243360 — 243479 110934
2670 236280 — 236399 106978 2730 243480 — 243599 111002
2671 236400 — 236519 107046 2731 243600 — 243719 111070
2672 236520 —- 236639 107112 2732 243720 — 243839 111136
2673 236640 — 236759 107180 2733 243840 — 243959 111204
2674 236760 -- 236879 107246 2734 243960 —- 244079 111270
2675 236880 — 236999 107314 2735 244080 — 244199 111338
2676 237000 —- 237119 107380 2736 244200 — 244319 111404
2677 237120 — 237239 107448 2737 244320 — 244439 111472
2678 237240 -- 237359 107514 2738 244440 — 244559 111538
2679 237360 — 237479 107582 2739 244560 — 244679 111606
2680 237480 -—- 237599 107648 . 2740 244680 — 244799 111674

2681 237600 —- 237719 107716 2741 244800 — 244919 111740
2682 237720 — 237839 107782 2742 244920 — 245039 111808
2683 237840 — 237959 107850 2743 245040 — 245159 111874
2684 237960 — 238079 107916 2744 245160 — 245279 111942
2685 238080 -—- 238199 107984 2745 245280 -— 245399 112008
2686 238200 -—— 238319 108052 2746 245400 — 245519 112076
2687 238320 — 238439 108118 2747 245520 —- 245639 112142
2688 238440 —- 238559 108186 2748 245640 — 245759 112210
2689 238560 — 238679 108252 2749 245760 — 245879 112276
2690 238680 — 238799 108320 2750 245880 — 245999 112344
2691 238800 —- 238919 108386 2751 246000 — 246119 112412
2692 238920 -—- 239039 108454 2752 246120 — 246239 112478
2693 239040 -— 239159 108520 2753 246240 — 246359 112546
2694 239160 —- 239279 108586 2754 246360 — 246479 112612
2695 239280 -- 239399 108654 2755 246480 — 246599 112680
2396 239400 — 239519 108722 2756 246600 — 246719 112748
2697 239520 -- 239639 108788 2757 246720 — 246839 112814
2698 239640 — 239759 108856 2758 246840 — 246959 112882
2699 239760 — 239879 108922 2759 246960 — 247079 112948
2700 239880 —- 239999 108990 2760 247080 — 247199 113016
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tarifliche zu versteuerndes tariflichelaufende Einkommen Einkommen- laufende Einkommen Einkommen-
Nummer in DM steuer Nummer in DM steuer

von bis in DM von bis in DM

2761 247200 — 247319 113084 2821 254400 — 254519 117112
2762 247320 — 247439 113150 2822 254520 — 254639 117180
2763 247440 — 247559 113218 2823 254640 —. 254759 117246
2764 247560 -—- 247679 113284 2824 254760 — 254879 117314
2765 247680 — 247799 113352 2825 254880 -—- 254999 117380
2766 247800 — 247919 113418 2826 255000 — 255119 117448
2767 247920 -—- 248039 113486 29327 255120 — 255239 117514
2768 248040 —- 248159 113552 2828 235240 — 255359 117582
2769 248160 —- 248279 113620 2829 255360 — 255479 117650
2770 248280 — 248399 113686 2830 255480 — 255599 117716
2771 248400 — 248519 113754 2831 255600 — 255719 117784
2772 248520 —- 248639 113822 2832 255720 — 255839 117850
2773 248640 — 248759 113888 2833 255840 — 255959 117918
2774 248760 — 248879 113956 2834 255960 — 256079 117984
2775 248880 — 248999 114022 2835 256080 — 256199 118052
2776 249000 — 249119 114090 2836 236200 — 256319 118120
2777 249120 —- 249239 114156 2837 256320 — 256439 118186
2778 249240 — 249359 114224 2838 256440 — 256559 118254
2779 249360 -— 249479 114290 2839 256560 — 256679 118320
2780 249480 -—- 249599 114358 2840 256680 — 256799 118388

2781 249600 -— 249719 114426 2841 256800 — 256919 118456
2782 249720 — 249839 114492 2842 256920 — 257039 118522
2783 249840 — 249959 114560 28343. 257040 — 257159 118590
2784 249960 — 250079 114626 2844 257160 — 257279 118656
2785 250080 —- 250199 114694 2845 257280 — 257399 118724
2786 250200 -—- 250319 114762 2846 257400 — 257519 118792
2787 250320 — 250439 114828 2847 257520 — .257639 118858
2788 250440 — 250559 114896 2848 257640 — 257759 118926
2789 250560 —- 250679 114962 2849 257760 — 257879 118992
2790 250680 — 250799 115030 2850 257880 — 257999 119060
2791 250800 — 250919 115098 2851 258000 — 258119 119128
2792 250920 — 251039 115164 2852 258120 — 258239 119194
2793 251040 — 251159 115232 2853 258240 —- 258359 119262
2794 251160 -—- 251279 115298 28354 258360 — 258479 119328
2795 251280 — 251399 115366 2855 258480 — 258599 119396
2796 251400 -— 251519 115434 2856 258600 — 258719 119464
2797 251520 — 251639 115500 2857 258720 — 258839 119530
2798 251640 — 251759 115568 2858 258840 — 258959 119598
2799 251760 — 251879 115634 2859 258960 — 259079 119664
2800 251880 — 251999 115702 2860 259080 — 259199 119732

2801 252000 — 252119 115768 2861 259200 — 259319 119800
2802 252120 — 252239 115836 2862 259320 — 259439 119866
2803 252240 — 252359 115904 2863 259440 — 259559 119934
2804 252360 — 252479 115970 2864 259560 — 259679 120000
2805 252480 — 252599 116038 2865 259680 — 259799 120068
2806 252600 — 252719 116104 2866 259800 — 259919 120136
2807 252720 — 252839 116172 2867 259920 — 260039 120202
2808 252840 — 252959 116240
2809 252960 — 253079 116306
2810 253080 — 253199 116374
2811 253200 — 253319 116440
2812 153320 — 253439 116508
2813 153440 — 253559 116574
2814 253560 — 253679 116642
2815 253680 — 253799 116708
2816 253800 — 253919 116776
2817 253920 — 254039 116844
2818 254040 — 254159 116910
2819 254160 — 254279 116978
2820 354280 — 254399 117044
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Artikel 2 5. anstelle des länger als 90 Tage arbeits-
unfähig erkrankten Haushaltführendenden
Haushalt des Berechtigten führen, dem min-
destens ein weiteres Kind angehört.

Bundeskindergeldgesetz

Das Bundeskindergeldgesetz vom 14. April 1964
{Bundesgesetzbl. 1S. 265), zulelzt geändert durch das
Fünfte Gesetz zur Anderung des Bundeskindergeld-
gesetzes vom 21. Dezember 1973 (Bundesgesetzbl. I
S. 1969),wird wie folgt geändert und ergänzt:

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1, 2, 4
und 5 werden die Kinder nur berücksichtigt,
wenn sie noch nicht das 27. Lebensjahr voll-
endet haben. Im Falle des Absatzes 2 Nr. 1 wird
ein Kind,

„s 1
Anspruchsberechtigte

Nach den Vorschriften dieses Gesetzes hat
Anspruch auf Kindergeld für seine Kinder,
1. wer im Geltungsbereich dieses Gesetzes

einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat ($$ 13 und 14 Abs. 1 des
Steueranpassungsgesetzes),

2. wer, ohne eine der Voraussetzungen der
Nummer 1 zu erfüllen,
a) von seinem im Geltungsbereich dieses

Gesetzes ansässigen Arbeitgeber oder
Dienstherrn zur vorübergehenden Dienst-
leistung in ein Gebiet außerhalb dieses
Geltungsbereiches entsandt, abgeordnet,
versetzt oder kommandiert ist,

b) als Bediensteter der Deuischen Bundes-
bahn, der Deutschen Bundespost oder der
Bundesfinanzverwaltung in einem der
Bundesrepublik Deutschland benachbar-
ten Staat beschäftigt ist,

c) Versorgungsbezüge nach beamten- oder
soldaltenrechtlihen Vorschriften oder
Grundsätzen oder eine Versorgungsrente
von einer Zusalzversorgungsanstalt für
Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes
erhält,

d) als Entwicklungshelfer Unterhaltsleistun-
gen im Sinne des $ 4 Nr. I des Entwick-
lungshelfer-Gesetzes erhält."

gende Absätze ersetzt:
„(2) Kinder, die das 18.Lebensjahr vollendet

haben, werden nur berücksichtigt, wenn sie
1. sich in Schul- oder Berufsausbildungbefin-

den oder
2. ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des

Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen
sozialen Jahres leisten oder

3. wegen körperlicher, geistiger oder seeli-
scher Behinderung außerstande sind, sich
selbst zu unterhalten, oder

4, als einzige Hilfe des Haushaltführenden
ausschließlichin dem Haushalt des Berech-
tigten tätig sind, dem mindestens vier wei-
tere Kinder angehören, die bei dem Berec-
tigten berücksichtigt werden, oder

Zivildienst geleistet hat, für einen der Dauer
dieses Dienstes entsprechendenZeitraum
oder

2. das sich freiwillig für eine Dauer von nicht
mehr als drei Jahren zum Wehrdienst oder
zum Polizeivollzugsdienst, der anstelle des
Wehr- oder Zivildienstes abgeleistet wird,
verpflichtet hat, für einen der Dauer dieses
Dienstes entsprechenden Zeitraum, höch-
stens für 24 Monate oder

3. daseinevomWehr-undZivildienstbefrei-
ende Tätigkeit als Entwicklungshelfer im
Sinne des $ 1 Abs. 1 des Entwicklungshelfer-
Gesetzesausgeübthat, für einen der Dauer
dieser Tätigkeit entsprechenden Zeitraum,
höchstens für 24 Monate oder

4. dessen Berufsausbildung sich wegen man-
geinden Studienplatzes- oder infolge eines be-
rufsbedingten Wohnortwechsels einer Per-
son, zu der das Kind in einem der in Ab-
satz 1 Satz 1 bezeichneten Kindschaftsver-
hältnis steht, verzögert hat, für einen der
Dauerder nachgewiesenenVerzögerungent-
sprechenden Zeitraum

über das 27. Lebensjahr hinaus berücksichtigt.
(4) Im Falle des Absatzes 2 Nr. 3 wird ein

Kind über das 27. Lebensjahr hinaus berück-
sichtigt, wenn es ledig oder verwitwet ist oder
sein Ehegatte außerstande ist, es zu unterhalten,
Dasselbe gilt, wenn der geschiedeneEhegatte
des Kindes gesetzlich zum Unterhalt verpflich-
tet und außerstande ist, es zu unterhalten, oder
gesetzlich nicht zum Unterhalt verpflichtet ist
und es nicht unterhält.

(5) Kinder, die weder einen Wohnsitz noch
ihren gewöhnlichen Aufenthalt ($$ 13 und 14
Abs. 1 des Steueranpassungsgesetzes) im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes haben, werden
nichtberücksichtigt.Dies gilt nicht
1. gegenüber Berechtigten,

a) die insgesamt mindestens fünfzehn Jahre
lang einenWohnsitz oder ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt ($$ 13 und 14 Abs. i
des Steueranpassungsgesetzes) im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes gehabt ha-
ben, oder

b) die Deutsche im Sinne des Artikels 116
des Grundgesetzessind und insgesamt
mindestens fünfzehn Jahre lang einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt ($$ 13 und 14 Abs. 1 des Steuer-



anpassungsgeselzes) in dem Gebiet des
Deutschen Reiches nach dem Stand vom
31. Dezember 1937gehabt haben, oder

c) die auf Grund des Bundesvertriebenen-
geselzes zur Inanspruchnahme von Rec-
ten und Vergünstigungen berechtigt sind,

wenn sie für den Unterhalt der in Satz 1 be-
zeichnelen Kinder regelmäßig mindestens
den Betrag des Kindergeldes aufwenden, der
bei Leistung von Kindergeld für diese Kin-
der auf sie entfällt {$12Abs. 4),

2. gegenüber Berechtiglen nach $ 1 Nr. 2, wenn
sie die Kinder in ihren Haushalt aufgenom-
men haben.

Bei Anwendung des Salzes 2 Nr. 1 Buchsta-
ben a und b stehen dem Aufenthalt in den dort
genannten Gebieten Zeiten gleich, in denen der
Berechtigte die Voraussetzungen des $ 1 Nr. 2
Buchstaben a, b oder d erfüllt hat oder als Ehe-
galte oder Kind einer Person, die diese Voraus-
setzungen erfüllte, sich außerhalb des Geltungs-
bereiches dieses Gesetzes aufgehalten hat.

(6) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechisverordnung zu bestimmen, daß
einem Berechtigten, der im Geltungsbereich
dieses Gesetzes erwerbstätig ist oder sonst
seine hauptsächlichen Einkünfte erzielt, für
seine in Absatz 5 Satz 1 bezeichneten Kinder
Kindergeld ganz oder teilweise zu leisten ist,
soweit dies mit Rücksicht auf die durchschnitt-
lichen Lebenshaltungskosten für Kinder in deren
Wohnland und auf die dort gewährten dem
Kindergeld vergleichbaren Leistungen geboten
ist."

In $ 3 wird Absatz 5 gestrichen.

Die $8 4 und 5 werden gestrichen.

8 6 erhält folgende Fassung:

„86
Ausschluß bei Erwerbstätigkeit

außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes
(1) Personen,die ausschließlichoder überwie-

gend außerhalb des Geltungsbereiches dieses
Gesetzeserwerbstätigsind, haben keinen An-
spruchauf Kindergeld.Dies gilt nichtunter den
in den Buchstaben a, b oder d des $ 1 Nr, 2
genanntenVoraussetzungen.Abweichend von
Satz 1habenDeutscheim SinnedesArtikels 116
des GrundgesetzesAnspruch auf Kindergeld,
wenn im Beschäftigungslandfür außerhalbdie-
ses Landes lebende Kinder keine Leistungen ge-
zahlt werden, die den Leistungennach diesem
Gesetz der Höhe nach entsprechen, und dies
nicht durch die durchschnittlichenVerdienst-
möglichkeiten am Beschäftigungsort ausgegli-
chenwird; die Bundesregierungbestimmtdurch
Rechtsverordnung, inwieweit hiernach Kinder-
geld zu leisten ist.

(2) Hat eine Person nach Absatz 1 keinen An-
spruch auf Kindergeld, so steht für ihre Kinder
auch keiner anderen Person Kindergeld zu, die
ihr bei Anwendung des $ 3 Abs. 2 und 3 Satz 2
nachstehen würde.“

$ 7 wird gestrichen.

$ 8 wird wie folgt geändert:

1. Die bisherige Nummer 3 des Absatzes 1
wird durch folgende Nummern ersetzt:
„2. Leistungen für Kinder, die außerhalb des

Geltungsbereiches dieses Gesetzes ge-
währt werden und dem Kindergeld oder
einerder unterNummer1genanntenLei-
stungen vergleichbar sind,

3. Kinderzuschlag nach $ 27 des Bundes-
besoldungsgesetzes oder entsprechenden
tariflichen Vorschriften im Bereich des
öffentlichen Dienstes,

4. Leistungenfür Kinder, die von einer zwi-
schen- oder überstaatlichen Einrichtung
gewährt werden und dem Kindergeld
vergleichbar sind.”

2. Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1

und 2 kann das Kindergeld zur Hälfte ge-
leistet werden, wenn die andere Leistung
75 vom Hundert des Kindergeldes nicht er-
reicht.“

3. Absatz 4 wird gestrichen.

In $ 9 wird der Absatz 2 durch folgende Ab-
sätze ersetzt:
„(2) Das Kindergeld wird rückwirkend nur für

die letzten sechs Monate vor Beginn des Mo-
nats geleistet, in dem der Antrag auf Kinder-
geld bei einer Dienststelle der Bundesanstalt
für Arbeit eingegangen ist.

(3) Ist ein nichteheliches Kind bei seinem
Vater zu berücksichtigen und entsteht oder er-
höht sich dadurch ein Anspruch des Vaters auf
Kindergeld, so gilt für die rückwirkende Lei-
stung des Kindergeldes oder des erhöhten Kin-
dergeldes Absatz 2 nicht, wenn der Antrag bei
einer Dienststelle der Bundesanstalt für Arbeit
innerhalb der ersten sechs Monate nach Ablauf
des Monats gestellt wird, in dem die Vater-
schaft anerkannt oder rechtskräftig festgestellt
ist,

(4) Hat ein Anspruchsberechtigter von der
Stellung eines Antrages auf Kindergeld abge-
sehen, weil für das Kind ein Anspruch auf eine
der in $8 Abs. 1 bezeichneten Leistungen gel-
tend gemacht worden war, und wird diese Lei-
stung versagt, so gilt für die rückwirkende
Leistung des Kindergeldes Absatz 2 nicht, wenn
der Antrag bei einer Dienststelle der Bundes-
anstalt für Arbeit innerhalb der ersten sechs
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Monate nach Ablauf des Monats gestellt wird,
in dem die Ablehnung der anderen Leistung
bindend geworden ist.

(5) Entsteht oder erhöhl sich ein Anspruch
auf Kindergeld durch eine mit Rückwirkung
erlassene Rechtsverordnung, so gilt ein hierauf
gerichleter Anlrag als am Tage des Inkrafttre-
tens der Rechtsverordnung gestellt, wenn er bei
einer Dienststelle der Bundesanstalt für Arbeit
innerhalb der ersten sechs Monate nach Ablauf
des Monats gestellt wird, in dem die Rechts-
verordnung verkündet ist.”

8 10 erhält folgende Fassung:

„8 10
Höhe des Kindergeldes

Das Kindergeld beträgt für das erste Kind
30 Deutsche Mark, für das zweite Kind 70 Deut-
sche Mark und für das dritte und jedes weitere
Kind je 120Deutsche Mark monatlich.“

$ 11wird gestrichen.

In $ 12 Abs. 4 erhält Satz 1 folgende Fassung:

„Als auf ein Kind entfallendesKindergeld gilt
der Betrag, der sich bei gleichmäßiger Vertei-
lung des Kindergeldes auf alle Kinder, für die
dem Berechtigten Kindergeld geleistet wird, er-
gibt; wird für ein Kind nur Teilkindergeld ge-
leistet, so wird das Kind bei der Verteilung
nachHalbsatz1 nur zudemAnteil berücksichtigt,
der dem Verhältnis des Teilkindergeldes zum
vollen Kindergeld entspricht.”

In $ 13 werden die Nummern 3 und 4 durch
folgende Nummern ersetzt:
„3. der Empfänger für denselben Monat die in

$ 8 Abs. 1 Nr. 3 genannte Leistung für das
Kind erhalten hat oder beanspruchen kann
oder

4. der Empfänger für den zweiten Monat eines
Zahlungszeitraums ($ 20 Abs. 1) eine der in
$8 Abs. I Nr. ] genannten Leistungen erhal-
ten hal und der Anspruch auf diese Lei-
stung, soweit sie auf den bezeichneten
Monat entfällt, vom Übergang nach $ 8
Abs. 3 nicht erfaßt wird.”

$ 14erhält folgende Fassung:

„8 14
Verjährung

(1) Der Anspruch auf Kindergeld verjährt in
vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in
dem er entstanden ist.

(2) Der Anspruch auf Rückzahlung von Kin-
dergeld verjährt in vier Jahren nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem es gezahlt worden ist.
Das gilt nicht, wenn der Empfänger die Leistung
dadurch herbeigeführt hat, daß er vorsätzlich
oder grobfahrlässig falsche oder unvollständige

Angaben gemacht oder eine Anzeige nach $21
Abs. 1 vorsätzlich oder grobfahrlässig unterlas-
sen hat.”

$ 17Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Das Kindergeld ist schriftlich zu bean-

tragen; dabei soll der Vordruck der Kindergeld-
kasse verwendet werden. Der Antrag soll bei
dem nach $24 zuständigen Arbeitsamt gestellt
werden. Den Antrag kann außer dem Berec-
tigten auch stellen, wer ein berechtigtes Inter-
esse an der Leistung des Kindergeldes hat.”

$ 18 wird gestrichen.

In 8 19Abs, 2 wird Satz 2 gestrichen.

$ 20 wird wie folgt geändert und ergänzt:
1. In Absatz 1 wird Satz 2 gestrichen.

2, In Absatz2 wird der letzte Satz durch fol-
genden Satz ersetzt:
„Hat ein Arbeitgeber das Kindergeld nicht
innerhalb einer angemessenen Frist an die
Arbeitnehmer ausgezahlt, so hat er es zu-
rückzuzahlen; $ 23 Abs. 3 gilt entsprechend.”

In $ 21 Abs. 2 erhält Satz 2 folgende Fassung:
„8 17 gilt entsprechend.”

$ 23 wird wie folgt geändert und ergänzt:
1, In Absatz 1 Satz 1 erhält Nummer 2 folgende

Fassung:
„2. Kinderzuschlagnach $ 27 des Bundes-

besoldungsgesetzes oder entsprechen-
den tariflichen Vorschriften im Bereich
des öffentlichen Dienstes,*.

2. In Absatz1 Satz3 wird hinter „$13 Nr. 1"
eingefügt „oder 2”,

3. Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Der Anspruch auf Rückzahlung von

Kindergeld kann gegen einen späteren Kin-
dergeldanspruch des Rückzahlungspflichtigen
oder seines nicht dauernd von ihm getrennt
lebenden Ehegatten aufgerechnet werden,
wenn die Voraussetzungen des & 13 Nr. 1
oder 2 vorliegen oder der Rückzahlungs-
pflichtige, bei Anspruchsberechtigung seines
Ehegatten dieser schriftlich zustimmt. Dem
Rückzahlungspflichtigen oder seinem Ehe-
gatten muß jedoch die Hälfte des Kinder-
geldes verbleiben.“

4. Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Die für Rückforderungen nach $ 152

Abs.4 des Arbeitsförderungsgesetzes gel-
tenden Bestimmungen über die Stundung,
die Niederschlagung und den Erlaß von
Rückforderungen sind entsprechend anzu-
wenden."



20.

21.

22.

23.

24.

Nr. 89 .-

525 Abs. 2 erhält folgende Rassung:
„(2) Von der Erteilung eines Bescheides kann

abgesehen werden, wenn
I. der Berechligte anzeigt, daß die Voraus-

selzungen für die Berücksichtigung eines
Kindes nicht mehr erfüllt sind, oder

2. das Kind das 18.Lebensjahr vollendet, ohne
daß eine Anzeige nach & 17 Abs.3 erstattet
ist."

In $ 29 Abs. 1 wird die Nummer 1 gestrichen.

$31 wird gestrichen.

$ 43 erhält folgende Fassung:

„8 43
Rechtsverordnungen

(1) Die Rechtsverordnungen nach $ 2 Abs. 6,
86 Abs. 1 und $ 20 Abs. 2 Satz 3 bedürfen nicht
der Zustimmung des Bundesrates.
(2) Die Zweile Verordnung zur Durchführung

des Bundeskindergeldgeseizes (Verordnung zu
$ 6 Abs. 2 BKGG) vom21.März 1966(Bundes-
gesetzbl. I S. 185) gilt als auf Grund von $ 6
Abs. 1 erlassen; in $ 3 Satz 1 dieser Verordnung
werden die Worte „für das vierte und jedes
weitere Kind" gestrichen.“

Die 88 44 und 45 erhalten folgende Fassung:

„$44
Weiterzahlung von Kindergeld

über den 31. Dezember 1974hinaus
durch die Bundesanstalt für Arbeit

(1) Personen, die für Dezember 1974Kinder-
geld bezogen haben, wird von Januar 1975 an
ohne Antrag, jedoch unter dem Vorbehalt der
Rückforderung für dieselben Kinder und für ihr
erstes Kind Kindergeld in der sich aus $ 10 er-
gebenden Höhe gezahlt. Sie haben auf Ver-
langen des Arbeitsamtesinnerhalb einer vom
Arbeitsamt gesetzten Frist darzulegen, daß die
Anspruchsvorausseizungen hierfür vorliegen;
$ 17 Abs. 1 und 2 gilt entsprechend.Die Frist
nach Salz 2 soll so Zeilig in Lauf gesetzt werden,
daß die Darlegungspflicht spätestens bis zum
31.Dezember 1975 zu erfüllen ist. Kommt der
Berechtigte dem Verlangen des Arbeitsamtes
nicht innerhalb der ihm gesetzten Frist nach, so
wird die Zahlung eingestellt. $ 22 gilt entspre-
chend. Satz 1 gilt nicht, soweit bei Fortgelten
der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes gel-
tenden Vorschriften aus anderem Grund als
wegen der Einkommensgrenze des $ 4 des Bun-
deskindergeldgesetzes die Zahlung des Kinder-
geldes mit Ablauf des Jahres 1974enden würde.

(2) Das nach Absatz 1 Satz 1 gezahlte Kinder-
geld ist zurückzuzahlen, soweit es für einen Mo-
nat gezahlt worden ist, in dem die Anspruchs-
voraussetzungen an keinem Tag vorgelegen ha-
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ben. $ 23 ist mit der Maßgabe entsprechend an-
zuwenden, daß den dort genannten Rückzah-
lungsfällendes$ 13Nr. 1 die Rückzahlungsfälle
des Satzes 1 gleichstehen.

$45
Zahlung von Kindergeld _

an Angehörigedes öffentlichenDienstes
für die Übergangszeit

(1) Personen, die
1. in einem Öffentlich-rechtlichen Dienst-, Amts-

oder Ausbildungsverhältnis stehen, mit Aus-
nahme der Ehrenbeamten oder

2. Versorgungsbezüge nach beamten- oder sol-
datenrechtlichen Vorschriften oder Grund-
sätzen erhalten oder

3. Arbeitnehmer des Bundes, eines Landes,
einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes
oder einer sonstigenKörperschaft,einer An-
stalt oder einer Stiftung des öffentlichen
Rechts sind, einschließlich der zu ihrer
Berufsausbildung Beschäftigten

wird Kindergeld für die Zeit bis zum 31. Dezem-
ber 1976 (Übergangszeit) unter Berücksichtigung
folgender Vorschriften geleistet:
a) Abweichend von $ 15wird dieses Gesetz von

den Körperschaften, Anstalten oder Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts durchgeführt,
denen die Zahlung von Bezügen oder Ar-
beitsentgelt an die in Nummern 1 bis 3 be-
zeichnetenPersonenobliegt.Der Bund stellt
den Ländern nach Bedarf die Mittel bereit,
die die landesunmittelbaren Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts, die nicht Gebietskörperschaften (Län-
der, Gemeinden oder Gemeindeverbände)
sind, zur Durchführung dieses Gesetzes be-
nötigen; er stellt den bundesunmittelbaren
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts nach Bedarf die Mit-
tel bereit, die sie zur Durchführung dieses
Gesetzes benötigen. Verwaltungskosten wer-
den nicht erstattet.

b) Der nach $ 17Abs. 1 erforderliche Antrag auf
Kindergeld soll an die Stelle gerichtetwer-
den, die für die Festsetzung der Bezüge oder
des Arbeitsentgelts zuständig ist. Diese
Stelle tritt auch im übrigen bei der An-
wendung der Vorschriften des Vierten Ab-
schnitts, des $ 12 Abs. 3 und des $ 29 Abs. 4
an die Stelle des Arbeitsamtes. Der Eingang
des nach $ 17 Abs. 1 erforderlichen Antrags
bei dieser Stelle steht bei der Anwendung
des $ 9 Abs. 2 und 3 dem Eingang bei einer
Dienststelle der Bundesanstalt für Arbeit
gleich.

c) Abweichend von $20 Abs. 1 kann das Kin-
dergeld monatlich gezahlt werden.

d) Scheidet ein Berechtigter im Laufe eines Mo-
nats aus dem Kreis der in Nummern 1 bis 3
Bezeichneten aus oder tritt er im Laufe eines



Monats in diesen Kreis ein, so wird das
Kindergeld für diesen Monat von der Stelle
gezahlt, die bis zum Ausscheiden oder Ein-
tritt des Berechtigten zuständig war. Das gilt
nicht, soweit die Zahlung von Kindergeld für
ein Kind in Betracht kommt, das erst nach
dem Ausscheiden oder Eintritt bei dem Be-
rechtigten nach $ 2 zu berücksichtigen ist.
Ist in einem Falle des Satzes 1 das Kinder-
geld bereits für einen folgendenMonat ge-
zahlt worden, so muß der für diesen Monat
Berechtigte die Zahlung gegen sich gelten
lassen.

e) $ 85 Abs. 2 Nr. 3 des Sozialgerichtsgesetzes
ist nicht anzuwenden.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Personen, die ihre
Bezüge oder ihr Arbeitsentgelt
1. von einem Dienstherrn oder Arbeitgeber im

Bereich der Religionsgesellschaften des öf-
fentlichenRechtsoder

2. von einem Spitzenverband der Freien Wohl-
fahrtspflege, einem diesem unmittelbar oder
mittelbar angeschlossenenMitgliedsverband
oder einer einem solchen Verband ange-
schlossenen Einrichtung oder Anstalt

erhalten.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnungmit Zustimmung des
Bundesratesdie in Absatz 1 bestimmteÜber-
gangszeit zu verkürzen oder zu verlängern, so-
weit diesnachderArbeitsbelastungderBundes-
anstalt möglich oder geboten ist.

(4) Den in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 bezeichneten
Personen, die für Dezember 1974 Kinderzuschlag
oder Leistungen nach $ 7 Abs. 6 des Bun-
deskindergeldgesetzes in der bis zum In-
krafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung
bezogenhaben und nicht zu einer der in Ab-
satz 2 bezeichneten Personengruppen gehören,
wird von Januar 1975 an ohne Antrag, jedoch
unterdemVorbehalt der Rückforderungfür die-
selben Kinder Kindergeld in der sich aus $ 10
ergebenden Höhe gezahlt. Sie haben auf Ver-
langen der nach Absatz 1 Buchstabe b Satz 1
zuständigenStelle innerhalb einer von dieser
Stelle gesetzten Frist darzulegen, daß die An-
spruchsvoraussetzungen hierfür vorliegen; $ 17
Abs. 1 und 2 gilt entsprechend. Die Frist nach
Satz 2 soll so zeitig in Lauf gesetzt werden, daß
die Darlegungspflicht bis zum 30. Juni 1975 zu
erfüllen ist. KommtderBerechtigtedemVerlan-
gen der Stelle nicht innerhalb der ihm gesetzten
Frist nach, so wird die Zahlung eingestellt.
& 22 gilt entsprechend. Satz 1 gilt nicht, soweit
bei Fortgelten der bis zum Inkrafttreten dieses
Gesetzes geltenden Vorschriften die Zahlung
desKinderzuschlagsmit Ablauf des Jahres 1974
endenwürde. Satz 1 gilt ferner nicht für Per-
sonen, die im Dezember 1974nicht vollbeschäf-
tigt waren und infolgedessen nicht die Voraus-
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setzungen erfüllten, unter denen Arbeitnehmer
des Bundes und der Länder nach den tarifver-
traglichen Bestimmungen den vollen Kinder-
zuschlag erhielten.

(5) DasnachAbsatz 4 Satz 1gezahlteKinder-
geld ist zurückzuzahlen, soweit es für einen Mo-
nat gezahlt worden ist, in dem die Anspruchs-
voraussetzungen an keinem Tag vorgelegen
haben. $ 23 ist mit der Maßgabe entsprechend
anzuwenden, daß den dort genannten Rückzah-
lungsfällen des $ 13 Nr. 1 die Rückzahlungs-
fälle desSatzes1gleichstehen.
(6) Soweit nach Absatz 4 Satz 1 verfahren

wird und mehrere Personen für ein Kind die
Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, steht ab-
weichend von $ 3 Abs. 2 bis 4 das Kindergeld
derjenigen von ihnen zu, die die Voraussetzun-
gen einer der Nummern 1 bis 3 des Absatzes 1
erfüllt; trifft dies für mehrere Personen zu, so
richtetsichdie Anspruchsberechtigungnach$ 19
Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes in der bis
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden
Fassung. $ 3 Abs. 2 bis 4 ist insoweit erst für
die Zeit vom Beginn des dritten Monats an an-
zuwenden,der auf denMonat folgt, in demein
hierauf gerichteter Antrag nach $ 17Abs. 1 beim
Arbeitsamt oder bei der nach Absatz 1 Buch-
stabe b zuständigen Stelle eingegangen ist,
frühestens für die Zeit vom 1. Juli 1975an."

Artikel 3
Spar-Prämiengesetz

Das Spar-Prämiengesetz in der Fassung vom
23. August 1972 (Bundesgesetzbl. IS. 1538)wird wie
folgt geändert:

1. $ 1wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird der folgende Satz angefügt:

„Voraussetzung ist, daß das maßgebende Ein-
kommen des Sparers die Einkommensgrenze
($ 1a) nicht überschritten hat.“

b) Absatz ANr. 3 wird gestrichen.
c) Hinter Absatz 5 wird der folgende Absatz 5a

eingefügt:
„(5a) Der Prämiensparer kann vor Ablauf

der Festlegungsfrist Sparbeiträge im Sinne
des Absatzes 2 Nr. 1 bis 3 in seinem Betrieb
oder im Rahmen der selbständigen Arbeit für
die Anschaffung von abnutzbaren Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens verwenden.
Diese Verwendung gilt nicht als Rückzahlung.
Voraussetzung ist, daß die betriebsgewöhn-
liche Nutzungsdauer ($ 7 Abs. 1 Satz 2 des
Einkommensteuergesetzes) nicht vor Ablauf
der Festlegungsfristendet. Absatz 5 letzter
Satz gilt entsprechend. Weitere Vorausset-
zung für die prämienunschädlicheVerwen-
dung ist, daß



Nr. 89

1. der Sparer dem Kreditinstitut eine Erklä-
ung vorlegt, die folgende Angaben ent-
hält:
a) Bezeichnung des Wirtschaftsguts,
b) Tag der Lieferung,

d

)
c) betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer,
) Name und Anschrift des Lieferanten,

)e) Datum und Betrag der Rechnung,
f) Höhe des Betrags, den das Kreditinsti-

tut aus dem Sparguthaben an den Lie-
feranten überweisen soll;

2. das Kreditinstitut die zu verwendenden
Sparbeiträge zur Bezahlung der Rechnung
unmittelbar an den Lieferanten überweist."

Hinter $ 1 werden die folgenden $$ la und Ib
eingefügt:

„Stia
Einkommensgrenze

(1) Die Einkommensgrenze beträgt 24000
Deutsche Mark, für Ehegatten ($ 2 Abs. 1 letzter
Satz) 48000 Deutsche Mark. Sie erhöht sich für
jedes Kind im Sinne des $ 2 Abs. 1 Satz 2 um
1800 Deutsche Mark,

(2) Maßgebend ist das zu versteuernde Ein-
kommen ($ 32 Abs. 1 des Einkommensteuerge-
setzes), das in dem Kalenderjahr, das dem der
Sparleistung vorangeht, der unbeschränkten Ein-
kommensteuerpflicht unterliegt. Bei Ehegatten
($ 2 Abs. I letzter Satz) ist das zu versteuernde
Einkommen maßgebend, das sich bei einer Zu-
sammenveranlagung nach $ 26 b des Einkommen-
steuergesetzes ergeben hat oder, falls eine Ver-
anlagung nicht durchgeführt worden ist, ergeben
würde; sind die Ehegatten nach $26a des Ein-
kommensteuergesetzes zur Einkommensteuer
veranlagt worden, so sind die zu versteuernden
Einkommen beider Ehegatten zusammenzurec-
nen. Bei Alleinstehenden, die im vorangehenden
Kalenderjahr Ehegatten im Sinne des $ 26 Abs. 1
des Einkommensteuergeseizes waren und nicht
nach $ 26a des Einkommensteuergesetzes zur
Einkommensteuer veranlagt worden sind, ist die
Hälfte des zu versteuernden Einkommens maß-
gebend, das sich bei einer Zusammenveranlagung
nach $ 26b des Einkommensteuergesetzes erge-
ben hat oder, falls eine Veranlagung nicht durch-
geführt worden ist, ergeben würde. Den zu ver-
steuernden Einkommen sind die folgenden Ein-
künfte und Bezüge hinzuzurechnen:
1. Ausländische Einkünfte, die auf Grund von

Doppelbesteuerungsabkommen von der Ein-
kommensteuer freigestellt sind;

2. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, die
auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarun-
gen oder auf Grund völkerrechtlicher Übung
von der Einkommensteuer befreit sind;

3. inländische Einkünfte, mit denen der Sparer
beschränkt einkommensteuerpflichtig ist.
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(3) Bei Kindern ($ 2 Abs. 1 Satz 2) bestimmt
sich die Höhe der Einkommensgrenze und das
maßgebende Einkommen nach den Verhältnissen
der Personen, zu denen das Kindschaftsverhältnis
besteht,

$1ib
Kumulierungsverbot

Der Prämiensparer oder Personen, denen im
Kalenderjahr der Sparleistung gemeinsam der
Höchstbetrag des $ 2 Abs. 2 zusteht, können eine
Prämie nach diesem Gesetz nicht erhalten, wenn
der Prämiensparer oder eine der bezeichneten
Personen eine Prämie nach dem Wohnungsbau-
Prämiengesetz oder für Bausparbeiträge aus-
drücklich den Sonderausgabenabzug ($ 10 des
Einkommensteuergesetzes) beantragt hat (Kumu-
lierungsverbot). Dies gilt nicht, wenn die Auf-
wendungen, für die die Prämie nach diesem
Gesetz, die Wohnungsbauprämie oder der Son-
derausgabenabzug beantragt worden ist, aus-
schließlich vermögenswirksame Leistungen dar-
stellen, für die eine Arbeitnehmer-Sparzulage
($ 12 Abs.1 des Dritten Vermögensbildungs-
gesetzes) gewährt wird." -

$ 2 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird der Klammerzusatz „($ 32
Abs. 2 Ziff. 3 des Einkommensteuerge-
setzes)" durch den Klammerzusatz „($ 32
Abs.4 des Einkommensteuergesetzes)”
ersetzt und der letzte Satzteil wie folgt
gefaßt:
„, so erhöht sich der Prämiensatz für je-
des Kind um zwei vom Hundert."

bb) Im letzten Satz werden nach dem Wort
„Kalenderjahrs" die Worte „der Sparlei-
stung” eingefügt.

b) Absatz 2 erhält die folgende Fassung:
„(2) Die Sparbeiträge des Prämiensparers

sind je Kalenderjahr bis zu einem Höchstbe-
trag von 800 Deutsche Mark, bei Ehegatten
(Absatz1letzterSatz)zusammenbiszu 1600
Deutsche Mark prämienbegünstigt.”

c) Die Absätze3und4werdengestrichen.
d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 3.

Der neue Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Worte „sowie der

Erhöhungsbetrag nach Absatz 3" gestri-
chen.

bb) Der letzte Satz wird gestrichen.

e) Absatz 6 wird Absatz 4.
DerneueAbsatz4wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Worte „Prämien

für” gestrichen.
bb) Der letzte Satz wird gestrichen.
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a) In Absatz 6 wird der folgende Satz angefügt:
„Wird nachträglich festgestellt, daß die Prä-
miezuUnrechtgewährtwordenist, sohat das
Finanzamtdie Prämiengewährungaufzuheben
oder zu berichtigen; ein Rückforderungsan-
spruch erlischt, wenn er nicht bis zum Ablauf
des zweiten Kalenderjahrs geltend gemacht
worden ist, das auf das Kalenderjahr folgt, in
dem die Prämie nach $ 4 überwiesen worden
ist."
Absatz 8 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Worte „des zu ver-

steuernden Einkommensbetrag ($ 2
Abs. 3)" durch die Worte „des nach
$ 1a Abs. 2 maßgebenden Einkommens
und der Hinzurechnungen” ersetzt.

bb) Der letzie Satz wird gestrichen.

a) Die Nummer 1 erhält die folgende Fassung:
„.. wonach bei Sparverträgenim Sinne des

$ 1 Abs. 2 Nr. 2 und Nr. 4 Buchstabe b,
die vor dem 1. Januar 1975abgeschlossen
worden sind, die Höhe der Sparraten an
dennach$2Abs. 2maßgebendenHöchst-
betrag angepaßt werden kann;".

b) Nummer 6 wird gestrichen.

c) Die Nummern 7 bis 12 werden Nummern 6
bis 11.

d) Die neue Nummer 8 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Worte „Berichti-

gung und” durch die Worte „Gewährung
oder” und die Worte „des zu versteuern-
den Einkommensbetrags ($ 2 Abs. 3)"
durch die Worte „des nach $ 1a Abs. 2
maßgebenden Einkommens und der Hin-
zurechnungen” ersetzt.

bb) Der letzte Satz wird gestrichen.

$ 8 erhält die folgende Fassung:

„88
Schlußvorschriften

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes
ist, soweit in den folgenden Absätzen nichts an-
deres bestimmt ist, erstmals für dasKalenderjahr
1975anzuwenden.

(2) Die Vorschriften des $ 1 Abs. 2 Nr. 3 und
Nr. 4 Buchstabe c sind auch anzuwenden auf
Sparbeiträge, die auf Grund von vor dem 1. Ja-
nuar 1970 abgeschlossenen Sparverträgen mit
festgelegtenSparraten geleistet werden, wenn
die Sparbeiträge ausschließlich vermögenswirk-
same Leistungen im Sinne des Zweiten oder Drit-

ten Vermögensbildungsgesetzes darstellen und
die nach diesen Gesetzen geförderten Beträge
nicht übersteigen.

(3) Die Vorschrift des $ 1 Abs. 2 Nr. 6 ist erst-
mals auf Sparbeiträge anzuwenden, die auf
Grund von nach dem 4. August 1972 abgeschlos-
senen Verträgen geleistet werden.

(4) Die Vorschrift des $ 1a Abs. 1 Satz 2 ist
erstmalsfür dasKalenderjahr1976anzuwenden.“

Artikel 4
Wohnungsbau-Prämiengesetz

1970 (Bundes-

Dem $ 1wird der folgende Satz angefügt:
„Voraussetzung ist, daß das maßgebende Ein-
kommen des Prämienberechtigten die Einkom-

$ 2 Abs. 4 wird gestrichen.

Hinter $ 2 werden die folgenden $$ 2a und 2b
eingefügt:

„8 2a
Einkommensgrenze

(1) Die Einkommensgrenze beträgt 24000
Deutsche Mark, für Ehegatten ($ 3 Abs. 1 letzter
Satz) 48000DeutscheMark. Sie erhöht sich für
jedes Kind im Sinne des $ 3 Abs. 1 Satz 2 um
1800DeutscheMark.
(2).Maßgebendist daszuversteuerndeEinkom-

men ($ 32 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes),
das in dem Kalenderjahr, das dem der prämien-
begünstigten Aufwendungen vorangeht, der un-
beschränkten Einkommensteuerpflicht unterliegt.
Bei Ehegatten ($ 3 Abs. 1 letzter Satz) ist das zu
versteuerndeEinkommenmaßgebend,das sich
bei einer Zusammenveranlagung nach $ 26b des
Einkommensteuergesetzes ergeben hat oder, falls
eine Veranlagung nicht durchgeführt worden ist,
ergeben würde; sind die Ehegatten nach $ 26a
des Einkommensteuergesetzes zur Einkommen-
steuer veranlagt worden, so sind die zu ver-
steuernden Einkommen beider Ehegatten zusam-
menzurechnen, Bei Alleinstehenden, die im vor-
angehenden Kalenderjahr Ehegatten im Sinne
des $ 26 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes
waren und nicht nach $ 26a des Einkommen-
steuergesetzes zur Einkommensteuer veranlagt
worden sind, ist die Hälfte des zu versteuernden



Einkommens maßgebend, das sich bei einer Zu-
sammenveranlagung nach $ 26b des Einkommen-
steuergeseizes ergeben hat oder, falls eine Ver-
anlagung nicht durchgeführt worden ist, ergeben
würde. Den zu versteuernden Einkommen sind
die folgenden Einkünfte und Bezüge hinzuzurech-
nen:
t. Ausländische Einkünfte, die auf Grund von

Doppelbesteuerungsabkommen von der Ein-
kommensteuer freigestellt sind;

2. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, die
auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarun-
gen oder auf Grund völkerrechtlicher Ubung
von der Einkommensteuer befreit sind;

3. inländische Einkünfte, mit denen der Sparer
beschränkt einkommensteuerpflichtig ist.

(3) Bei Kindern ($ 3 Abs. 1 Satz 2) bestimmt
sich die Höhe der Einkommensgrenze und das
maßgebende Einkommen nach den Verhältnissen
der Personen, zu denen das Kindschaftsverhältnis
besteht.

$ 2b
Wahlrecht zwischen Prämie und

Steuerermäßigung, Kumulierungsverbot

(1) Der Prämienberechligte kann für jedes Ka-
ienderjahr wählen, ob er für Bausparbeiträge
($ 2 Abs. 1 Nr. 1) eine Prämie nach diesem Ge-
setz oder den Sonderausgabenabzug($ 10 des
Einkommensteuergesetzes) erhalten will (Wahl-
recht). Das Wahlrecht kann für die Bausparbei-
träge eines Kalenderjahrs nur einheitlich aus-
geübt werden. Prämienberechtigte, denen im
Kalenderjahr der Sparleistung gemeinsam der
Höchstbetrag des $ 3 Abs. 2 zusteht, können ihr
Wahlrecht nur einheitlich ausüben. Eine Ände-
rung der getroffenen Wahl ist nicht zulässig.
Das Wahlrecht wird zugunsten der Prämie da-
durch ausgeübt, daß der Prämienberechtigte
einen Antrag auf Gewährung der Prämie stellt.

(2) Der Prämienberechtigte oder Personen, de-
nen im Kalenderjahr, in dem die prämienbegün-
stigten Aufwendungen geleistet worden sind, ge-
meinsam der Höchstbetrag des $ 3 Abs. 2 zusteht,
können eine Prämie nach diesem Gesetz nicht
erhalten, wenn der Prämienberechtigte oder eine
der bezeichneten Personen eine Prämie nach dem
Spar-Prämiengesetz oder für Bausparbeiträge
ausdrücklich den Sonderausgabenabzug ($ 10 des
Einkommensteuergesetzes) beantragt hat (Kumu-
lierungsverbot). Dies gilt nicht, wenn die Auf-
wendungen, für die die Prämie nach diesem
Gesetz, die Sparprämie oder der Sonderausgaben-
abzug beantragt worden ist, ausschließlich ver-
mögenswirksame Leistungen darstellen, für die
eine Arbeitnehmer-Sparzulage ($ 12 Abs. 1 des
Dritten Vermögensbildungsgesetzes) gewährt
wird.”

a) Absatz 1wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird die Zahl „25" durch die

Zahl „23" ersetzt.
bb) In Satz 2 wird der Klammerzusatz „($ 32

Abs. 2 Ziff. 3 des Einkommensteuergeset-
zes)" durch den Klammerzusatz „($ 32
Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes)“
ersetzt und der letzte Satzteil wie folgt
gefaßt: „, so erhöht sich der Prämiensatz
für jedes Kind um zwei vom Hundert.“

cc) Im letzten Satz werden nach demWort
„Kalenderjahrs” die Worte „der prämien-
begünstigten Aufwendungen” eingefügt.

b) Absatz 2 erhält die folgende Fassung:
„(2) Die Aufwendungen des Prämienbe-

rechtigten sind je Kalenderjahr bis zu einem
Höchstbetragvon 800 DeutscheMark, bei
Ehegatten(Absatz 1 letzter Satz) zusammen
bis zu 1600 DeutscheMark prämienbegün-
stigt."

c) Die Absätze 3 und 4 werden gestrichen.

d) Absatz 5 wird Absatz 3.

Der neue Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Worte „Der in Ab-

satz 2 bezeichnete Höchstbetrag sowie
der Erhöhungsbetrag nach Absatz 3”
durchdieWorte „Die in Absatz2 bezeich-
neten Höchstbeträge” ersetzt.

bb) Der letzte Satz wird gestrichen.

e) Absatz 6 wird Absatz 4.
Der neue Absatz 4 wird wie folgt geändert: '
aa) In Satz 1 werden die Worte „Prämien

für” gestrichen.
bb) Der letzte Satz wird gestrichen.

In $ 4 Abs. 4 wird der folgende Satz angefügt:

zu Unrecht gewährt worden ist, so hat das
Finanzamt die Prämiengewährung aufzuheben
oder zu berichtigen; ein Rückforderungsanspruch
erlischt, wenn er nicht bis zum Ablauf des zwei-
ten Kalenderjahrs geltend gemachtworden ist,
das auf das Kalenderjahr folgt, in dem die Prä-
mie durch das Unternehmen oder Institut ausge-
zahlt worden ist.”

$8 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Worte „des zu ver-

steuerndenEinkommensbetrags($ 3 Abs. 3)"
durch die Worte „des nach $ 2a Abs. 2 maß-
gebenden Einkommens und der Hinzurech-
nungen” ersetzt,

b) Satz 2 wird gestrichen.
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7. $9 Abs. 1Nr. 5 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Worte „Berichtigung

und” durchdie Worte „Gewährungoder" und
die Worte „des zu versteuernden Einkom-
mensbelrags ($ 3 Abs. 3)" durch die Worte
„des nach $ 2a Abs. 2 maßgebenden Einkom-
mens und der Hinzurechnungen” ersetzt.

b) Satz2wird gestrichen,

8 8$10wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird die Zahl „1969"durch die

Zahl „1975" ersetzt.
b) Absatz 3 erhält die folgende Fassung:

„(3) Die Vorschrift des $ 2a Abs. 1 Satz 2
ist erstmals für das Kalenderjahr 1976 anzu-
wenden.“

c) Die Absätze 4 bis 7 werden gestrichen.

Artikel 5
Ergänzungsabgabegesetz

Das Gesetzüber eine Ergänzungsabgabezur Ein-
kommensteuer und zur Körperschaftsteuer vom
21. Dezember 1967 (Bundesgesetzbl. I S. 1254), zu-
letzt geändert durch das Steueränderungsgesetz 1973
vom 26. Juni 1973 (Bundesgesetzbl. I S. 676), wird
wie folgt geändert:

1. Die $$ 1bis A erhalten die folgende Fassung:

„91
Erhebung einer Ergänzungsabgabe

Zur Körperschaftsteuer wird eine Ergänzungs-
abgabe erhoben.

$2
Abgabepflicht

Abgabepflichtig sind Körperschaften, Perso-
nenvereinigungen und Vermögensmassen, die
nach $ 1 oder $ 2 des Körperschaftsteuergesetzes
körperschaftsteuerpflichtig sind.

83
Bemessungsgrundlage

Die Ergänzungsabgabe bemißt sich nach der
für den Veranlagungszeitraum festgesetzten Kör-
perschaftsteuerschuld,

$A
Tarifvorschrift

(1) Die Ergänzungsabgabe beträgt 3 vom Hun-
dert der Bemessungsgrundlage.

(2) Pfennigbeträge, die sich bei der Berech-
nung der Ergänzungsabgabe ergeben, bleiben un-
berücksichtigt.”

2. $5 wird gestrichen.

3. Die $$6 und 7 erhalten die folgende Fassung:

„86
Verfahren

Auf die Veranlagung, Festsetzung und Entrich-
tung der Ergänzungsabgabe finden die für die
Körperschaftsteuer geltenden Vorschriften ent-
sprechendeAnwendung.

87
Vorauszahlungen

Die Vorauszahlungen auf die Ergänzungsab-
gabe zur Körperschaftsteuer sind gleichzeitig mit
denVorauszahlungenauf die Körperschaftsteuer
zu entrichten.”

4. In$8 Abs. 1wird Satz 2 gestrichen.

5. $9 wird gestrichen.

6. $ 11erhält die folgende Fassung:

„il
Anwendungsbereich

Die vorstehendeFassung dieses Gesetzesist
erstmals für das Kalenderjahr 1975und letztmals
für das Kalenderjahr 1976anzuwenden."

7. Folgender $ 12wird eingefügt:

„812
Neubekanntmachung

DerBundesministerderFinanzenwird ermäch-
tigt, das Ergänzungsabgabegesetz in der jeweils
geltenden Fassung mit neuem Datum, unter neuer
Überschrift und in neuer Paragraphenfolgebe-
kanntzumachen und dabei Unstimmigkeiten des
Wortlauts zu beseitigen."

8. Der bisherige $ 12wird $ 13.

Artikel 6
Vermögensteuergesetz

Das Vermögensteuergesetz in der Fassung des
Artikels 1 des Vermögensteuerreformgesetzes vom
17. April 1974 (Bundesgesetzbl. I S. 949) wird wie
folgt geändert:

1. $ 10wird wie folgt geändert:
a) In Absatz i Nr. 2 wird die Zahl „0,7“ durch

die Zahl „l“ ersetzt.
b) In Absatz 2 werden nach den Worten „für

natürliche Personen und" die Worte „0,75
vom Hundert” eingefügt.



2. Dem $ 25 wird der folgende Salz angefügt:
„$ 10 in der Fassung des Einkommensteuer-
reformgeselzes vom 5. August 1974 (Bundes-
gesetzbl. I S.1769) gilt erstmals für die Ver-
mögensteuer des Kalenderjahres 1975."

Artikel 7
Berlin-Klausel

Dieses Gesetz gill nach Maßgabe des $ 12 Abs. 1
und des $ 13 Abs. 1des Dritten Überleitungsgesetzes

1855

vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im
Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund
dieses Gesetzes erlassen werden, gelten im Land
Berlin nach $ 14des Dritten Überleitungsgesetzes.

Artikel 8
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft. Artikel 2 dieses Gesetzes tritt am
1. Januar 1975in Kraft.
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I. Steuerpflicht
$1

(1) Natürliche Personen, die im Inland einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben, sind vorbehaltlich des Absatzes 3 unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig. Die unbe-
schränkte Einkommensteuerpflicht erstreckt sich auf
sämtliche Einkünfte.
(2) Natürliche Personen, die im Inland weder

einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben, sind beschränkt einkommensteverpflichtig
mit inländischen Einkünften im Sinne des $ 49.
(3) Absatz 2 gilt entsprechend für natürliche Per-

sonen, die weder einen Wohnsitz noch ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des
Grundgesetzes und in Berlin (West), aber einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in
einem zum Inland gehörenden Gebiet haben, in dem
Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufent-
halt im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in
Berlin (West) als beschränkt einkommensteuer-
pflichtig behandelt werden.

II. Einkommen
1. Einkunftsarten, Einkünfte, Einkommen

$2
{1)Die Einkommensteuerbemißt sich nach dem

Einkommen, das der Steuerpflichtige innerhalb eines
Kalenderjahrsbezogenhat.

(2) Einkommen ist der Gesamtbetrag der Ein-
künfte aus den in Absatz 3 bezeichneten Einkunfts-
arten nach Ausgleich mit Verlusten, die sich aus
einzelnen Einkunftsarten ergeben, und nach Abzug
der Sonderausgaben ($$ 10 bis 10.d). Bei der Ermitt-
lung des Einkommens bleiben die in $ 49 bezeich-
neten Einkünfte, die in zum Inland gehörenden Ge-
bieten außerhalb des Geltungsbereichs des Grund-
gesetzes und von Berlin (West) bezogen worden
sind, außer Ansatz, wenn in diesen Gebieten Perso-
nen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in
Berlin (West) haben, als beschränkt einkommen-
steuerpflichtig behandelt werden.
(3) Der Einkommensteuer unterliegen nur

1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,

. Einkünfte aus Gewerbebetrieb,

. Einkünfte aus selbständiger Arbeit,

. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,

. Einkünfte aus Kapitalvermögen,

. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,
7. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22.
Zu welcher Einkunftsart die Einkünfte im einzelnen
Fall gehören, bestimmt sich nach den $$ 13bis 24.

(4) Einkünfte im Sinne des Absatzes 3 sind
1, bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb

und selbständiger Arbeit der Gewinn ($$ 4 bis
?e),

2. bei den anderen Einkunftsarten der Überschuß
der Einnahmen über die Werbungskosten ($$ 8, 9
und 9a).
(5) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-

treibenden ist der Gewinn nach dem Wirtschaftsjahr
zu ermitteln. Wirtschaftsjahr ist
1. bei Land- und Forstwirten der Zeitraum vom

1. Juli bis zum 30. Juni. Durch Rechtsverordnung
kann für einzelne Gruppen von Land- und Forst-
wirten ein anderer Zeitraum bestimmt werden,
wenn das aus wirtschaftlichen Gründen erforder-
lich ist;

2. bei Gewerbetreibenden, deren Firma im Handels-
register eingetragen ist, der Zeitraum, für den sie
regelmäßigAbschlüssemachen.Die Umstellung
des Wirtschaftsjahrs auf einen vom Kalenderjahr
abweichenden Zeitraum ist steuerlich nur wirk-
sam, wenn sie im Einvernehmen mit dem Finanz-
amt vorgenommen wird;

3. bei anderen Gewerbetreibenden das Kalender-
jahr. Sind sie gleichzeitigbuchführendeLand-und
Forstwirte, so können sie mit Zustimmung des
Finanzamtsden nachZiffer 1maßgebendenZeit-
raum als Wirtschaftsjahr für den Gewerbebetrieb
bestimmen, wenn sie für den Gewerbebetrieb
Bücher führen und für diesen Zeitraum regel-
mäßigAbschlüssemachen.

908w%Mm

(6) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-
treibenden, deren Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr
abweicht, ist der Gewinn aus Land- und Forstwirt-
schaft oder aus Gewerbebetrieb bei der Ermittlung
des Einkommens in folgender Weise zu berücksich-
tigen:
1. Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn des

Wirtschaftsjahrs auf das Kalenderjahr, in dem
das Wirtschaftsjahr beginnt, und auf das Kalen-



derjahr, in dem das Wirtschaftsjahr endet, ent-
sprechend dem zeitlichen Anteil aufzuteilen. Bei
der Aufteilung sind Veräußerungsgewinne im
Sinne des $ 14 auszuscheiden und dem Gewinn
des Kalenderjahrs hinzuzurechnen, in dem sie
entstanden sind;

2. bei Gewerbetreibendengilt derGewinn desWirt-
schaftsjahrs als in dem Kalenderjahr bezogen, in
dem das Wirtschaftsjahr endet.

2a
VerlusteausgewerblicherTierzuchtund

gewerblicher Tierhaltung
Verluste aus gewerblicher Tierzucht oder gewerb-

licher Tierhaltung dürfen weder mit anderenEin-
künften aus Gewerbebetriebnoch mit Einkünften
aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden;
sie dürfen auch nicht nach $ 10d abgezogen werden.
Die Verluste mindern jedoch unter den Vorausset-
zungen des $ 10d die Gewinne, die der Steuerpflich-
tige in späteren Wirtschaftsjahren aus gewerblicher
Tierzucht oder gewerblicher Tierhaltung erzielt.

2. Steuerfreie Einnahmen

83
Steuerfrei sind
1. a) Leistungen aus einer Krankenversicherung

und aus der gesetzlichen Unfallversicherung,
b) Sachleistungenaus den gesetzlichenRenten-

versicherungen einschließlich der Sachleistun-
gen nach dem Gesetz über eine Altershilfe
für Landwirte sowie

c) Geldleistungen nach $ 1241 der Reichsver-
sicherungsordnung, $ 18des Angestelltenver-
sicherungsgesetzes, $ 40 des Reichsknapp-
schaftsgesetzes und $ 7 des Gesetzes über
eine Altershilfe für Landwirte;

2. das Arbeitslosengeld, das Kurzarbeitergeld, das
Schlechtwettergeld, die Arbeitslosenhilfe und
das Unterhaltsgeld sowie die übrigen Leistungen
nach dem Arbeitsförderungsgesetz, soweit sie
Arbeitnehmern oder Arbeitsuchenden oder zur
Förderung der Ausbildung oder Fortbildung der
Empfänger gewährt werden;

3. Kapitalabfindungen auf Grund der gesetzlichen
Rentenversicherung der Arbeiter und der Ange-
stellten, aus der Knappschaftsversicherung und
auf Grund der Beamten-(Pensions-)Gesetze;

4. bei Angehörigen der Bundeswehr, des Bundes-
grenzschutzes, der Bereitschaftspolizei der Län-
der und der Vollzugspolizei der Länder und
Gemeindenund bei Vollzugsbeamtender Krimi-
nalpolizei des Bundes, der Länder und Gemein-
den
a) der Geldwert der ihnen aus Dienstbeständen

überlassenen Dienstkleidung,
b) Einkleidungsbeihilfen und Abnutzungsent-

schädigungen für die Dienstkleidung der zum
Tragen oder Bereithalten von Dienstkleidung

Verpflichteten und für dienstlich notwendige
Kleidungsstücke der Vollzugsbeamten der
Kriminalpolizei,

c) Verpflegungs- und Beköstigungszuschüsse
und der Geldwert der im Einsatz unentgelt-
lich abgegebenen Verpflegung,

d) der Geldwert der freien ärztlichen Behand-
lung, der freien Krankenhauspflege, des
freien Gebrauchs von Kur- und Heilmitteln
und der freien ärztlichen Behandlung er-
krankter Ehefrauen und unterhaltsberechtig- _
ter Kinder;

sorge, die Soldaten auf Grund des $ 1 Abs. 1
Satz 1 des Wehrsoldgesetzes und Ersatzdienst-
leistende auf Grund des $ 35 des Gesetzes über
den zivilen Ersatzdienst erhalten;

aus Öffentlichen Mitteln versorgungshalber an
Wehrdienstbeschädigte und Ersatzdienstbeschä-
digte oder ihre Hinterbliebenen, Kriegsbeschä-
digte, Kriegshinterbliebene und ihnen gleichge-
stellte Personen gezahlt werden, soweit es sich
nicht um Bezüge handelt, die auf Grund der
Dienstzeit gewährt werden;

gleichsgesetz, Leistungen nach dem Gesetz über
Hilfsmaßnahmen für Deutsche aus der sowjeti-
schen Besatzungszone Deutschlands und dem so-
wjetisch besetzten Sektor von Berlin vom
15.Juli 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 612) und Lei-
stungen nach dem Reparationsschädengesetz;

stungen im Heilverfahren, die auf Grund gesetz-
licher Vorschriften zur Wiedergutmachungna-
tionalsozialistischen Unrechts gewährt werden.
Die Steuerpflichtvon Bezügen aus einem aus
Wiedergutmachungsgründen neu begründeten
oder wieder begründeten Dienstverhältnis sowie
von Bezügen aus einem früheren Dienstverhält-
nis, die ausWiedergutmachungsgründenneu ge-
währt oder wieder gewährt werden, bleibt un-
berührt;

Dienstverhältnis auf Grund der $$ 9 und 10 des
Kündigungsschutzgesetzes oder des $ 74 des Be-
triebsverfassungsgesetzes. Das gleiche gilt für
Abfindungen wegen Entlassung aus einem
Dienstverhältnis, die in einem Vergleich sowie
in einem Interessenausgleich, einer Einigung
oder einem Einigungsvorschlag($$72, 73 des
Betriebsverfassungsgesetzes) festgelegt worden
sind, wenn die Abfindung unter Berücksichti-
gungder bezeichnetenVorschriftendemGrunde
nach berechtigt ist und 12 Monatsverdienste,
unter den in $ 10Abs.2 des Kündigungsschutz-
gesetzes bezeichneten Voraussetzungen 15 oder
18Monatsverdienste, nicht übersteigt;
Übergangsgelder und Übergangsbeihilfen auf
Grund gesetzlicher Vorschriften wegen Entlas-
sung aus einem Dienstverhältnis;
Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder aus Mitteln
einer Öffentlichen Stiftung, die wegen Hilfsbe-



20.

dürftigkeit oder als Beihilfe zu dem Zweck be-
willigt werden, die Erziehung oder Ausbildung,
die Wissenschaft oder Kunst unmittelbar zu för-
dern. Darunter fallen nicht Kinderzuschläge und
Kinderbeihilfen, die auf Grund der Besoldungs-
gesetze, besonderer Tarife oder ähnlicher Vor-
schriften gewährt werden;
aus einer Bundeskasse oder Landeskasse ge-
zahlte Bezüge, die in einem Bundesgesetz oder
Landesgesetz oder einer auf bundesgesetzlicher
oder landesgesetzlicher Ermächtigung beruhen-
den Bestimmung oder von der Bundesregierung
oder einer Landesregierung als Aufwands-
entschädigung festgesetzt sind und als Aufwands-
entschädigung im Haushaltsplan ausgewiesen
werden.Das gleichegilt für andereBezüge,die
als Aufwandsentschädigung aus öffentlichen
Kassenan öffentlicheDiensteleistendePersonen
gezahlt werden, soweit nicht festgestellt wird,
daß sie für Verdienstausfall oder Zeitverlust ge-
währt werden oder den Aufwand, der dem Emp-
fänger erwächst, offenbar übersteigen;
die aus öffentlichen Kassen gezahlten Reise-
kostenvergütungen und Umzugskostenvergütun-
gen;
Vorzugsrenten auf Grund des Gesetzes über die
AblösungöffentlicherAnleihen;
Heiratsbeihilfen und Geburtsbeihilfen, die an
Arbeitnehmer von dem Arbeitgeber gezahlt wer-
den. Übersteigt die Heiratsbeihilfe den Betrag
von 700 Deutsche Mark, die Geburtsbeihilfe den
Betragvon 500DeutscheMark, so ist der über-
steigendeBetragsteuerpflichtig;
die Beträge, die den im privaten Dienst ange-
stellten Personen für Reisekosten und für dienst-
lich veranlaßte Umzugskosten gezahlt werden,
soweit sie die durch die Reise oder den Umzug
entstandenen Mehraufwendungen nicht über-
steigen;
ein Betragvon 100DeutscheMark der Bezüge,
die demArbeitnehmeraus einemDienstverhält-
nis — bei mehreren Dienstverhältnissen aus dem
ersten Dienstverhältnis — im Monat Dezember
zufließen (Weihnachts-Freibetrag). Der Weih-
nachis-Freibetragist bei einer Veranlagungzur
Einkommensteuerund beim Lohnsteuer-Jahres-
ausgleichzu berücksichtigen;
das Aufgeld für ein an die Bank für Vertriebene
und Geschädigte (Lastenausgleichsbank) zugun-
sten des Ausgleichsfonds ($ 5 des Lastenaus-
gleichsgesetzes)gegebenesDarlehen,wenn das
Darlehen nach $ 7f des Gesetzes in der Fassung
der Bekanntmachungvom 15.September 1953
(Bundesgesetzbl.I S. 1355)im Jahr der Hingabe
als Betriebsausgabe abzugsfähig war;
Entschädigungenauf Grund des Gesetzesüber
die Entschädigung ehemaliger deutscher Kriegs-
gefangener;
die aus öffentlichen Mitteln des Bundespräsiden-
ten aus sittlichen oder sozialen Gründen ge-
währten Zuwendungen an besonders verdiente
Personen oder ihre Hinterbliebenen;

ZinsenausSchuldbuchforderungenim Sinne des
$ 35 Abs. 1 des Allgemeinen Kriegsfolgengeset-
zes vom 5. November 1957 (Bundesgesetzbl. I
S. 1747);
der Ehrensold, der auf Grund des Gesetzes über
Titel, Orden und Ehrenzeichen vom 26. Juli 1957
(Bundesgesetzbl. 1S. 844) gewährt wird;

die Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz in
der Fassung der Bekanntmachungvom 25.Juli
1960(Bundesgesetzbl. IS. 578);
Leistungen, die auf Grund des Bundeskinder-
geldgesetzesoder nachträglichauf Grund der
durch das Bundeskindergeldgesetz aufgehobe-
nenKindergeldgesetzegewährtwerden;
Einkünfte, soweit sie jährlich 2000 Deutsche
Mark nicht übersteigen, aus der Verpachtung
eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs,
Betriebsteils oder Grundstücks oder aus einer
bei der Veräußerung derartiger Vermögens-
gegenstände vorbehaltenen Versorgung mit
Wohnung und Unterhalt (z.B. Altenteil) nach
Maßgabe der $$ 48, 42 und 35 des Bundesver-
triebenengesetzes;
Dividenden und Zinsen aus den von dem In-
ternationalen Währungsfonds ausgegebenen
Schuldverschreibungen und Wertpapieren nach
dem Gesetz über den Beitritt der Bundesrepublik
Deutschland zu dem nach der Bekanntmachung
vom 26. August 1952 (Bundesgesetzbl. II S. 728)
am 14. August 1952in Kraft getretenen Abkom-
men über den Internationalen Währungsfonds
vom 28. Juli 1952in dem aus Artikel IX Ab-
schnitt 9 des Abkommens über den Internatio-
nalen Währungsfonds ersichtlicken Umfang
(Bundesgesetzbl.1952II S.637,638);
Dividenden und Zinsen aus den von der Inter-
nationalen Bank für Wiederaufbau und Ent-
wicklung ausgegebenen oder garantierten
Schuldverschreibungen und Wertpapieren nach
demGesetzvom 28.Juli 1952über den Beitritt
der BundesrepublikDeutschlandzu dem nach
der Bekanntmachung vom 26. August 1952 (Bun-
desgesetzbl.II S, 728}am 14.August 1952in
Kraft getretenenAbkommenüberdie Internatio-
naleBank für Wiederaufbauund Entwicklungin
demaus Artikel VII Abschnitt 9 desbezeichne-
ten Abkommens ersichtlichen Umfang (Bundes-
gesetzbl.1952II S. 637,664);
Dividenden und Zinsen aus den von der In-
ternationalen Finanz-Corporation ausgegebenen
oder garantierten Schuldverschreibungen und
WertpapierennachdemGesetzvom 12.Juli 1956
betreffend das am 20. Juli 1956 in Kraft getre-
tene Abkommen über die Internationale Finanz-
Corporation und betreffend Gouverneure und
Direktoren in der Internationalen Bank für
Wiederaufbau und Entwicklung, in der Inter-
nationalen Finanz-Corporation und im Inter-
nationalen Währungsfonds in dem aus Arti-
kel VI Abschnitt 9 des bezeichneten Abkom-
mens ersichtlichen Umfang (Bundesgesetz-
blatt 1956II S.747,749,901);



schen Vertreter fremder Mächte, die ihnen zu-
gewiesenen Beamten und die in ihren Diensten
stehenden Personen erhalten, soweit sie nicht
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, sowie
das Gehalt und die Bezüge der Berufskonsuln,
der Konsulatsangehörigen und deren Personal,
soweit sie Angehörige des Entsendestaates sind
und in der Bundesrepublik Deutschland ein-
schließlich Berlin (West) außerhalb ihres Amtes
oder Dienstes keinen Beruf, kein Gewerbe und
keine andere gewinnbringende Tätigkeit aus-
üben;
das Gehalt und die Bezüge, die von der OECD
an ihre Bediensteten gezahlt werden nach Maß-
gabe des Artikels 19 des Übereinkommens vom
14. Dezember 1960 über die Organisation für
Wirtschaftliche Zusammenarbeitund Entwick-
lung (OECD) (Gesetz vom 16. August 1961 -
Bundesgesetzbl. II S. 1150,1663);
das Gehalt und die Bezüge, die von dem Inter-
nationalenWährungsfondsund der Internatio-
nalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
an ihre Direktoren, Stellvertreter, Beamten oder
Angestellten gezahlt werden, wenn diese Perso-
nen nicht die deutscheStaatsangehörigkeitbe-
sitzen (Gesetz über den Beitritt der Bundesrepu-
blik Deutschland zu den in den Ziffern 26 und 27
bezeichneten Abkommen);
das Gehalt und die Bezüge, die von einer Son-
derorganisation der Vereinten Nationen an ihre
Beamten gezahlt werden, ohne Rücksicht auf die
Staatsangehörigkeit dieser Personen, wenn die
Bundesrepublik Mitgliedstaat der Sonderorga-
nisation ist und Steuerbefreiung nach Artikel VI
des Abkommens über die Vorrechte und Befrei-
ungen der Sonderorganisationen der Vereinten
Nationen vom 21. November 1947 zu gewähren
ist (Gesetz vom 22. Juni 1954 über den Beitritt
der Bundesrepublik Deutschland zum Abkom-
men über die Vorrechte und Befreiungen der
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen
vom 21.November 1947und über die Gewährung
von Vorrechten und Befreiungen an andere zwi-
schenstaatliche Organisationen — Bundesgesetz-
blatt 1954II S. 639);
das Gehalt und die Bezüge, die von dem Europa-
rat an bestimmte Beamte gezahlt werden (Ge-
setz vom 30. April 1954 über den Beitritt der
Bundesrepublik Deutschland zum Allgemeinen
Abkommenvom2.September1949überdieVor-
rechte und Befreiungen des Europarates und zu
dem Zusatzprotokoll vom 6. November 1952 zu
diesem Abkommen — Bundesgesetzbl. 1954 II
S.493);
das Gehalt und die Bezüge,die an die Mitglie-
der der Hohen Behörde und die Beamten der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
gezahlt werden, ohne daß es auf die Staatsange-
hörigkeit dieser Personen ankommt (Gesetz be-
treffend den nach der Bekanntmachung vom
14.Oktober 1952— Bundesgesetzbl.II S.978-
am 23. Juli 1952in Kraft getretenen Vertrag vom
18. April 1951 über die Gründung der Euro-
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päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vom
29.April 1952 in Verbindung mit Kapitel V Ar-
tikel 11 des Protokolls über die Vorrechte und
Immunitäten der Gemeinschaft — Bundesgesetz-
blatt II S. 445, 479). Steuerfrei sind außerdem
nach dem bezeichnetenVertrag in Verbindung
mit den Artikeln 3 und 16 des Protokolls
über die Satzung des Gerichtshofs das Gehalt
und die Bezüge, die der Gerichtshof an seine
Richter und bestimmte seiner Bediensteten zahlt
(Bundesgesetzbl. 1952II S. 482);
das Gehalt und die Bezüge des Leiters der Israe-
lischen Mission und ihrer ständigen Beamten
israelischer Staatsangehörigkeit, soweit das Ge-
halt und die Bezügefür ihre Tätigkeit als Mit-
glieder der IsraelischenMission gezahltwerden
(Gesetz vom 20. März 1953betreffend das nach
der Bekanntmachung vom 30. April 1953— Bun-
desgesetzbl. II S.128 — am 27. März 1953 in
Kraft getretene Abkommen vom 10. September
1952 zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und dem Staat Israel — Bundesgesetzbl. 1953 II
S. 35);
das Gehalt und die Bezügeder Mitglieder einer
Truppe und eines zivilen Gefolges nach Maß-
gabe des Artikels X des Abkommens vom
19. Juni 1951 zwischen den Parteien des
Nordatlantikvertrags über die Rechtsstellung
ihrer Truppen — NATO-Truppenstatut — sowie
das Gehalt und die Bezüge der Angestellten be-
stimmter Unternehmen und der technischen
Fachkräfte, die wie Mitglieder eines zivilen Ge-
folges angesehen und behandelt werden, nach
Maßgabe der Artikel 71 bis 73 des Zusatzab-
kommens vom 3. August 1959 zu dem NATO-
Truppenstatut (Gesetz vom 18. August 1961 -
Bundesgesetzbl. ITS. 1183,1963II S. 745);
das Gehalt und die Bezüge, die von der Inter-
nationalen Finanz-Corporation an ihre Direkto-
ren, Stellvertreter, Beamten oder Angestellten
gezahlt werden, wenn diese Personen nicht die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen (Gesetz
betreffend das in Ziffer 28 bezeichnete Abkom-
men);
das Gehalt und die Bezüge, die von der Inter-
nationalen Zivilluftfahrt-Organisation an ihre
Beamten gezahlt werden, nach Maßgabe des in
Ziffer 32 bezeichneten Abkommens (Gesetz vom
7. April 1956über denBeitritt der Bundesrepu-
blik Deutschland zu dem am 8. Juni 1956in Kraft
getretenen Abkommen vom 7. Dezember 1944
über die Internationale Zivilluftfahrt und die
Annahme der Vereinbarung vom 7. Dezember
1944 über den Durchflug im Internationalen
Fluglinienverkehr in Verbindung mit Teil II
Kapitel XI Artikel 60 des Abkommens über die
Internationale Zivilluftfahrt — Bundesgesetz-
blatt 1956II S.411,412,934);
nach Maßgabe des Artikels VIII des Abkommens
vom 30. Juni 1955 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und den Vereinigten Staaten von
Amerika über gegenseitige Verteidigungshilfe
das Gehalt und die Bezüge, die das Personal der
Regierungder VereinigtenStaatenvon Amerika



erhält (Gesetz vom 21. Dezember 1955über das
am 27. Dezember 1955 in Kraft getretene Ab-
kommen vom 30. Juni 1955 — Bundesgesetz-
blatt 1955II S. 1049,1956II S.377);
a) die von der Europäischen Wirtschaftsgemein-

schaft gezahlten Gehälter, Löhne und Bezüge
der vom Rat bestimmten Beamten und sonsti-
gen Bediensteten der Gemeinschaft, der Mit-
glieder der Kommission sowie der Richter,
Generalanwälte, des Kanzlers und der Hilfs-
berichterstatter des Gerichtshofs nach Maß-
gabe der Artikel 12, 15, 19 und 20 des Proto-
kolls über die Vorrechte und Befreiungen
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
vom 17. April 1957 (Bundesgesetzbl II
S. 1182); die Befreiung gilt auch für die Mit-
glieder der Organe der Europäischen Investi-
tionsbank, ihr Personal und für die Vertreter
der Mitgliedstaaten, die an ihren Arbeiten
teilnehmen (Artikel 21 des bezeichneten Pro-
tokolls),

b) die von der Europäischen Atomgemeinschaft
gezahlten Gehälter, Löhne und Bezüge der
vom Rat bestimmten Beamten und sonstigen
Bediensteten der Gemeinschaft, der Mitglie-
der der Kommission sowie der Richter, Gene-
ralanwälte, des Kanzlers und der Hilfsbericht-
erstatter des Gerichtshofs nach Maßgabe der
Artikel 12, 15, 19 und 20 des Protokolls über
die Vorrechte und Befreiungender Europäi-
schen Atomgemeinschaft vom 17. April 1957
(Bundesgesetzbl. II S. 1212),

(Gesetz zu den Verträgen vom 25. März 1957zur
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft und der Europäischen Atomgemeinschaft
vom 27. Juli 1957— Bundesgesetzbl. II S. 753,
1678);
die Einkünfte der Steuerpflichtigen insoweit, als
ihnen ein Anspruch auf Befreiung nach den
Doppelbesteuerungsabkommen zusteht ($ 9 des
Steueranpassungsgesetzes)};
die Zuwendungen,die auf Grund des Fulbright-
Abkommens gezahlt werden;
der Ehrensold für Künstler sowie Zuwendungen
aus Mitteln der Deutschen Künstlerhilfe, wenn
es sich um Bezüge aus öffentlichen Mitteln han-
delt, die wegen der Bedürftigkeit des Künstlers
gezahlt werden;
Stipendien, die unmittelbar aus öffentlichen
Mitteln oder von zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Einrichtungen, denen die Bundes-
republik Deutschland als Mitglied angehört, zur
Förderung der Forschung oder zur Förderung
der wissenschaftlichen oder künstlerischen Aus-
bildung oder Fortbildung gewährt werden. Das
gleiche gilt für Stipendien, die zu den in Satz 1
bezeichneten Zwecken von einer Einrichtung,
die von einer Körperschaft des öffentlichen
Rechts errichtet ist oder verwaltet wird, oder
von einer Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse im Sinne des $ 4 Abs. 1
Ziff. 6 des Körperschaftsteuergesetzesgegeben
werden. Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist,
daß

a) die Stipendien einen für die Erfüllung der
Forschungsaufgabe oder für die Bestreitung
des Lebensunterhalts und die Deckung des
Ausbildungsbedarfs erforderlichen Betrag
nicht übersteigen und nach den von dem Ge-
ber erlassenen Richtlinien vergeben werden,

b) der Empfänger im Zusammenhangmit dem
Stipendium nicht zu einer bestimmten wis-
senschaftlichen oder künstlerischen Gegen-
leistung oder zu einer Arbeitnehmertätigkeit
verpflichtet ist,

c) bei Stipendien zur Förderung der wissen-
schaftlichen oder künstlerischen Fortbildung
im Zeitpunkt der erstmaligen Gewährung
eines solchen Stipendiums der Abschluß der
Berufsausbildung des Empfängers nicht län-
ger als zehn Jahre zurückliegt;

Zinsen aus festverzinslichen Schuldverschrei-
bungen, die zur Erfüllung der Entschädigungs-
ansprüche für Altsparanlagen im Sinne des Alt-
sparergesetzes ausgegeben worden sind;
Bergmannsprämien nach dem Gesetz über Berg-
mannsprämien;

Beträge, die nach Teil I des deutsch-schweizeri-
schen Abkommens vom 16. Juli 1956 gezahlt
werden (Artikel 2 des Gesetzes vom 4. April 1957
zu dem am 16.Juli 1956in Bonn unterzeichneten
Abkommen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft über die Liquidation des früheren
deutsch-schweizerischen Verrechnungsverkehrs
— Bundesgesetzbl. 1957ILS. 66);
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsge-
setz, soweit sie nicht nach dessen $ 15 Abs.1
Satz 2 steuerpflichtig sind;
laufende Zuwendungen eines früheren alliierten
Besatzungssoldaten an seine im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes ansässige Ehefrau, so-
weit sie auf diese Zuwendungen angewiesen ist;
die Beträge, die der Arbeitnehmer vom Arbeit-
geber erhält, um sie für ihn auszugeben (durch-
laufende Gelder), und die Beträge, durch die
Auslagen des Arbeitnehmers für den Arbeit-
geber ersetzt werden (Auslagenersatz);
Trinkgelder, die dem Arbeitnehmer von Dritten
gezahlt werden, ohne daß ein Rechtsanspruch
darauf besteht, soweit sie 600Deutsche Mark im
Kalenderjahr nicht übersteigen;

besondere Zuwendungen des Arbeitgebers an
den Arbeitnehmer nach näherer Maßgabe einer
Rechtsverordnung, soweit es aus sozialen Grün-
den oder zur Vereinfachung des Besteuerungs-
verfahrens geboten erscheint, die Zuwendungen
ganz oder teilweise steuerfrei zu belassen;

Zinsen aus Pfandbriefen und Kommunalobliga-
tionen, die von der Landesbank und Girozentrale
Saar vor dem 6. Juli 1959ausgegebenworden
sind. $ 3a Abs. 2 gilt entsprechend;

Zinsen aus Entschädigungsansprüchenfür deut-
sche Auslandsbonds im Sinne der $$ 52 bis 54
des Bereinigungsgesetzes für deutsche Aus-



landsbondsvom 25.August 1952(Bundesgesetz-
blatt 1 8.553), soweit sich die Entschädigungs-
ansprüche gegen den Bund oder die Länder
richten. Das gleiche gilt für die Zinsen aus
Schuldverschreibungen und Schuldbuchforde-
rungen, die nach den $$ 9, 10 und 14 des Geset-
zes zur näheren Regelung der Entschädigungs-
ansprüche für Auslandsbonds vom 10. März
1960 (Bundesgesetzbl. I S. 177) vom Bund oder
von den Ländern für Entschädigungsansprüche
erteilt oder eingetragen werden;
das Gehalt und die sonstigen Bezüge, die von
dem Rat für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet
des Zollwesens an seine Beamtengezahltwer-
den (Artikel VI Abschnitt 17 der Anlage zu dem
Abkommen über die Gründung eines Rates für
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zoll-
wesens — Bundesgesetzbl. 1952 ITS. 1, 19);
Dividenden und Zinsen aus den von der Inter-
nationalen Entwicklungs-Organisation ausgege-
benen oder garantierten Schuldverschreibun-
gen und Wertpapieren nach Artikel VIII Ab-
schnitt 9 des Abkommens vom 26. Januar 1960
über die Internationale Entwicklungs-Organisa-
tion in dem in dieser Bestimmung vorgeschriebe-
nen Umfang (Bundesgesetzbl. II S. 2137, 2138,
2363);
das Gehalt und die sonstigen Bezüge, die von
der Internationalen Entwicklungs-Organisation
an ihre Direktoren, Stellvertreter und Bedienste-
ten gezahlt werden, wenn diese Personen nicht
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, nach
Artikel VIII Abschnitt 9 des in Ziffer 56 bezeich-
neten Abkommens;
Wohngeld nach der Wohngeldgesetzgebung;
Entschädigungenaus Mitteln des Ausgleichs-
fonds nach dem Dritten Abschnitt des Wert-
papierbereinigungsschlußgesetzesvom 28. Ja-
nuar 1964 (Bundesgesetzbl, I S. 45), soweit sie
für Zinsen geleistet werden, die nach Ziffer 45
und $ 3a steuerfrei sind;
nach dem 31. Dezember 1965 gewährte Leistun-
gen aus Öffentlichen Mitteln an Arbeitnehmer
des Steinkohlen- und Erzbergbaus aus Anlaß
von Stillegungs-, Einschränkungs- oder Umstel-
lJungsmaßnahmen;

Leistungen nach $ 4 Nr. 2, & 7 Abs. 3, $$ 9, 10
Abs. 1, $$ 13, 15 des Entwicklungshelfer-Geset-
zes;
Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunft-
sicherung des Arbeitnehmers, soweit sie auf
Grund gesetzlicher Verpflichtung geleistet wer-
den; der Beitragsteil, den der Arbeitgeber an
einen krankenversicherungspflichtigen Arbeit-
nehmer für die Krankenversicherung bei einer
Ersatzkasse leistet, ist bis zur Hälfte des Ge-
samtbeitrags zur Krankenversicherung bei der
Ersatzkasse steuerfrei. Den Ausgaben des Ar-
beitgebers für die Zukunftsicherung, die auf
Grund gesetzlicher Verpflichtung geleistet wer-
den, werden gleichgestellt Zuschüsse des Arbeit-
gebers zu den Aufwendungen des Arbeitneh-
mers
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a) für eineLebensversicherung,
b) für die freiwillige Weiterversicherung in der

gesetzlichen Rentenversicherung der Ange-
stellten,

c) für eine Öffentlich-rechtlicheVersicherungs-
oder Versorgungseinrichtung seiner Berufs-
gruppe,

wenn der Arbeitnehmer von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung
befreit worden ist. Die Zuschüsse sind nur inso-
weit steuerfrei, als sie insgesamt bei Befreiung
von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherungder Angestelltendie Hälfte
und bei Befreiung von der Versicherungspflicht
in der knappschaftlichenRentenversicherung
zwei Drittel der Gesamtaufwendungen des Ar-
beitnehmers nicht übersteigen und nicht höher
sind als der Betrag, der als Arbeitgeberanteil
bei Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung der Angestellten oder in der
knappschaftlichen Rentenversicherung zu zahlen
wäre,

83a
Steuerbefreiung bestimmter Zinsen

(1) Steuerfrei sind

zes oder in Berlin (West) ausgegebenen Pfand-
briefen und Kommunalschuldverschreibungen,
wenn die Erlöse aus diesen Wertpapieren minde-
stens zu 90 vom Hundert zur Finanzierung des
sozialenWohnungsbauesund der durch ihn be-
dingten Kosten der Aufschließungsmaßnahmen
undGemeinschaftseinrichtungenbestimmtsind;

a) festverzinslichen Schuldverschreibungen des
Bundesund aus Schatzanweisungendes Bun-
des mit einer Laufzeit von mindestens drei
Jahren,

b) festverzinslichen Schuldverschreibungen der
Länder und aus Schatzanweisungen der Län-
der mit einer Laufzeit von mindestens drei
Jahren, wenn der Ausschuß für Kapitalver-
kehr ($ 6 des Gesetzes über den Kapitalver-
kehr vom 2. September 1949— Gesetzblatt der
Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsge-
bietes S. 305)festgestellthat, daß die vorge-
sehenenAusgabebedingungendas Kurs- und
ZinsgefügeamKapitalmarktnichtstören;

(West) vor dem 27. Juni 1952— im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzesoder in Berlin (West)
ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren
(ausgenommenNamenschuldverschreibungen) und
aus festverzinslichen Wertpapieren, die in der
Zeit nachdem31.März 1952— in Berlin (West)
nach dem 26. Juni 1952— bis zum 17. Dezember
1952im Geltungsbereichdes Grundgesetzesoder
in Berlin (West) ausgegeben und nach dem Ge-
setz über den Kapitalverkehr vom 2. September
1949 (Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinig-
tenWirtschaftsgebietesS.305)genehmigtworden
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sind. Die Steuerfreiheit bezieht sich auch auf Zin-
sen aus vor dem 21. Juni 1948— in Berlin (West)
vor dem 25. Juni 1948— außerhalb des Geltungs-
bereichs des Grundgesetzes und von Berlin
(West) ausgegebenen festverzinslichen Wert-
papieren
a) von Geldinstituten, die nach $ 3 der 35.Durch-

führungsverordnung zum Umstellungsgesetz
(Öffentlicher Anzeiger Nr. 83 vom 13. Septem-
ber 1949) bis zum 17. Dezember 1952als ver-
lagert anerkannt worden sind oder vor dem
21. Juni 1948 ihren Sitz in den Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes oder vor dem 25.Juni
1948nach Berlin (West) verlegt haben,

b) von anderen Unternehmen, die ihren Sitz in
den Geltungsbereich des Grundgesetzes oder
nach Berlin (West) verlegt haben und auf
deren Emissionen $ 1 des Gesetzes zur Berei-
nigung des Wertpapierwesens (Wertpapier-
bereinigungsgesetz) vom 19. August 1949
(Gesetzblatt der Verwaltung des Vereinigten
Wirtschaftsgebietes S. 295)— in Berlin (West)
$ 1 des Gesetzes zur Bereinigung des Wert-
papierwesens (Wertpapierbereinigungsgesetz)
vom 26. September 1949(Verordnungsblatt für
Groß-Berlin Teil I S. 346) — anzuwenden ist.

Die Steuerfreiheit gilt nicht für Zinsen aus Indu-
strieobligationen, die nach dem 20. Juni 1948 -
im Saarland nach dem 19. November 1947und in
Berlin (West) nach dem 24. Juni 1948 — ausge-
geben worden sind, und nicht für Zinsen aus
Wandelanleihen und Gewinnobligationen. Sie
gilt jedoch für Zinsen aus vor dem 1. Januar 1952
ausgegebenen Industrieobligationen (ausgenom-
men Wandelanleihen und Gewinnobligationen),
soweit und nachdem der Zinssatz auf 5,5 vom
Hundert ermäßigt worden ist;

4. Zinsen aus nach dem 31. März 1952— in Berlin
(West) nach dem 26. Juni 1952 — im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder in Berlin (West)
ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren,
wenn der Verwendungszweck des Erlöses nach
Anhörung des Ausschusses für Kapitalverkehr
($ 6 des Gesetzes über den Kapitalverkehr vom
2. September 1949— Gesetzblatt der Verwaltung
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes S. 305) durch
Rechtsverordnung als besonders förderungswür-
dig anerkannt worden ist. Eine Anerkennung darf
nur erfolgen, wenn eine Ausgabe für den vorge-
sehenen Verwendungszweck zu den üblichen Be-
dingungen am Kapitalmarkt nicht möglich ist und
wenn der Kapitalverkehrsausschuß festgestellt
hat, daß durchdie Ausgabe das Kurs- und Zins-
gefüge am Kapitalmarkt nicht gestört wird.
(2) Eine Anleihe gilt im Sinne des Absatzes 1 als

ausgegeben, wenn mindestens ein Wertpapier der
Anleihe veräußert worden ist.
(3) Die Steuerfreiheitder Zinsen aus den in Ab-

satz 1 bezeichneten Anleihen wird durch eine An-
derung des Ausgabekurses der Anleihe nicht be-
rührt, wenn der Bundesminister für Wirtschaft im
Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finan-
zendieÄnderunggenehmigthat.

(4)DieVorschriftendesAbsatzes1Ziff.1,2und4
gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinne des Ab-
satzes 1 Ziff. 1, 2 und 4, die vor dem 1. Januar 1955
ausgegeben worden sind.

$3b
Steuerbefreiung bestimmter Gewinnanteile

Steuerfrei sind die vor dem 1. Januar 1962 fällig
gewordenen Gewinnanteile und sonstigen Bezüge
aus Anteilen an Wohnungsunternehmen, solange
diese nach dem Gesetz über die Gemeinnützigkeit
im Wohnungswesen vom 29. Februar 1940 (Reichs-
gesetzbl. I S. 438) und den dieses Gesetz ergänzen-
den Vorschriften als gemeinnütziganerkannt sind.

8IcC
Anteilige Abzüge

Soweit Ausgaben mit steuerfreien Einnahmen in
unmittelbarem wirtschaftlichkemZusammenhang ste-
hen, dürfen sie nicht als Betriebsausgaben oder
Werbungskosten abgezogen werden.

3. Gewinn

54
Gewinnbegriff im allgemeinen

{1) Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen
dem Betriebsvermögenam Schluß des Wirtschafts-
jahrs und dem Betriebsvermögen am Schluß des vor-
angegangenen Wirtschaftsjahrs, vermehrt um den
Wert der Entnahmen und vermindert um den Wert
der Einlagen. Entnahmen sind alle Wirtschaftsgüter
(Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse, Nutzungen und
Leistungen), die der Steuerpflichtige dem Betrieb für
sich, für seinen Haushalt oder für andere betriebs-
fremde Zwecke im Laufe des Wirtschaftsjahrs ent-
nommen hat. Einlagen sind alle Wirtschaftsgüter
(Bareinzahlungen und sonstige Wirtschaftsgüter),
die der Steuerpflichtige dem Betrieb im Laufe des
Wirtschaftsjahrszugeführt hat. Bei der Ermittlung
des Gewinns sind die Vorschriften über die Be-
triebsausgaben (Absätze 4 bis 7), über die Bewer-
tung (8$ 6, 6a) und über die Absetzung für Abnut-
zung oder Substanzverringerung($ 7) zu befolgen.

(2) Der Steuerpflichtige darf die Vermögensüber-
sicht (Bilanz) auch nach ihrer Einreichung beim Fi-
nanzamt ändern, soweit sie den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung unter Befolgung der
Vorschriften dieses Gesetzes nicht entspricht. Dar-
über hinaus ist eine Änderung der Vermögensüber-
sicht (Bilanz) nur mit Zustimmung des Finanzamts
zulässig.

(3) Steuerpflichtige, die nicht auf Grund gesetz-
licher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu füh-
ren und regelmäßig Abschlüsse zu machen, und die
auch keine Bücher führen und keine Abschlüsse
machen, können als Gewinn den Überschuß der Be-
triebseinnahmen über die Betriebsausgaben (Absätze
4 bis 7) ansetzen.Hierbei scheidenBetriebseinnah-



men und Betriebsausgaben aus, die im Namen und
für Rechnung eines anderen vereinnahmt und ver-
ausgabt werden (durchlaufende Posten). Die Vor-
schriftenüber die Absetzung für Abnutzung oder
Substanzverringerung ($ 7) sind zu befolgen. Die
Anschaffungs-oder Herstellungskostenfür nicht ab-
nutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
sind erst im Zeitpunkt der Veräußerung oder Ent-
nahmedieserWirtschaftsgüterals Betriebsausgaben
zu berücksichtigen. Die nicht abnutzbaren Wiirt-
schaftsgüterdes Anlagevermögenssind unter An-
gabe des Tages der Anschaffung oder Herstellung
und der Anschaffungs-oderHerstellungskostenoder
des an deren Stelle getretenen Werts in besondere,
laufendzu führendeVerzeichnisseaufzunehmen.

(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die
durch den Betrieb veranlaßt sind.

(5) Aufwendungen
1. für Geschenke an Personen, die nicht Arbeitneh-
mer des Steuerpflichtigensind und nicht in stän-
diger Geschäftsbeziehung zu dem Steuerpflichti-
gen auf Grund eines Werkvertrags oder eines
Handelsvertretervertrags stehen, mit Ausnahme
von Geschenken, die bei einem Empfänger im
Wirtschaftsjahr den Wert von insgesamt 100
Deutsche Mark nicht übersteigen,

2. für Einrichtungen des Steuerpflichtigen, soweit
sie der Bewirtung oder der Beherbergungvon
Personen, die nicht Arbeitnehmer des Steuer-
pflichtigen sind, dienen (Gästehäuser) und sich
außerhalbdes Ortes eines Betriebs des Steuer-
pflichtigen befinden,

3. für die Pacht oder die Ausübung einer Jagd oder
einer Fischerei, für die Haltung oder Benutzung
von Segeljachten oder Motorjachten sowie für
ähnliche Zwecke und für die hiermit zusammen-
hängenden Bewirtungen

scheiden bei der Gewinnermittlung aus, soweit
nicht die Unterhaltung der in Ziffer 2 bezeichneten
Einrichtungen oder die in Ziffer 3 bezeichneten Tä-
tigkeiten Gegenstand einer mit Gewinnabsicht aus-
geübten Betätigung des Steuerpflichtigen sind. An-
dere Aufwendungenals die in den Ziffern 1 bis 3
bezeichneten, die die Lebensführung des Steuer-
pflichtigen oder anderer Personen berühren, schei-
den bei der Gewinnermittilung insoweit aus, als sie
nach der allgemeinen Verkehrsauffassung als unan-
gemessen anzusehen sind. $ 9 Abs.1 Ziff.4 und 5
und Abs.2 gelten entsprechend.$ 12 Ziff.1 bleibt
unberührt,

(6) Aufwendungen im Sinne des Absatzes 5 Satz 1
und 2 sind einzeln und getrennt von den sonstigen
Betriebsausgaben aufzuzeichnen. Soweit diese Auf-
wendungen nicht bereits nach Absatz 5 vom Abzug
ausgeschlossen sind, dürfen sie bei der Gewinn-
ermittlung nur berücksichtigt werden, wenn sie nach
Satz 1 besonders aufgezeichnet sind.

(7) Ausgleichszahlungen, die in den Fällen. des
$ 7a des Körperschaftsteuergesetzes an außen-
stehendeAnteilseigner geleistet werden, scheiden
bei der Gewinnermittlung aus.
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85
Gewinn bei Vollkaufleuten und bei bestimmten

anderen Gewerbetreibenden

(1) Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund ge-
seizlicher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu
führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder
die ohne eine solche Verpflichtung Bücher führen
und regelmäßig Abschlüsse machen, ist für den
Schluß des Wirtschaftsjahrs das Betriebsvermögen
anzusetzen ($ 4 Abs. 1 Satz 1), das nach den handels-
rechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rungauszuweisenist.

(2) Für immaterielle Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens ist ein Aktivposten nur anzusetzen,
wenn sie entgeltlich erworben wurden.
(3) Als Rechnungsabgrenzungsposten sind nur an-

zusetzen
1. auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschluß-

stichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte
Zeit nach diesem Tag darstellen;

2. auf der Passivseite Einnahmen vor dem Ab-
schlußstichtag, soweit sie Ertrag für eine be-
stimmteZeit nachdiesemTag darstellen.
(4) Die Vorschriften über die Entnahmen und die

Einlagen ($ 4 Abs.1), über die Zulässigkeit der
Bilanzänderung ($ 4 Abs. 2), über die Betriebsaus-
gaben ($ 4 Abs. 4 bis 7), über die Bewertung (88 6,
6a) und über die Absetzung für Abnutzung oder
Substanzverringerung ($ 7) sind zu befolgen.

$6
Bewertung

(1) Für die Bewertung der einzelnen Wirtschafts-
güter, die nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 als Betriebs-
vermögenanzusetzensind,gilt dasFolgende:
1. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der

Abnutzung unterliegen, sind mit den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten, vermindert um
die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7, anzu-
setzen. Ist der Teilwert niedriger, so kann dieser
angesetzt werden. Teilwert ist der Betrag, den
ein ErwerberdesganzenBetriebsim Rahmendes
Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschafts-
gut ansetzen würde; dabei ist davon auszugehen,
daß der Erwerber den Betrieb fortführt. Bei Wirt-
schaftsgütern, die bereits am Schluß des voran-
gegangenen Wirtschaftsjahrs zum Anlagevermö-
gen des Steuerpflichtigen gehört haben, darf der
Bilanzansatz nicht über den letzten Bilanzansatz
hinausgehen.

2. Andere als die in Ziffer 1 bezeichneten Wirt-
schaftsgüter des Betriebs (Grund und Boden, Be-
teiligungen, Geschäfts- oder Firmenwert, Um-
laufvermögen) sind mit den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten anzusetzen. Statt der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten kann der
niedrigere Teilwert (Ziffer 1 Satz 3) angesetzt
werden. Bei Wirtschaftsgütern, die bereits am
Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs
zum Betriebsvermögengehört haben, kann der
Steuerpflichtige in den folgenden Wirtschafts-
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jahren den Teilwert auch dann ansetzen, wenn er
höher ist als der letzte Bilanzansatz; es dürfen
jedoch höchstens die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten angesetzt werden. Bei land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben ist auch der An-
satz des höheren Teilwerts zulässig, wenn das
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
entspricht.

3. Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer An-
wendung der Vorschriften der Ziffer 2 anzusetzen.

4. Entnahmen des Steuerpflichtigen für sich, für sei-
nen Haushalt oder für andere betriebsfremde
Zwecke sind mit dem Teilwert anzusetzen. Wird
ein Wirtschaltsgutim unmittelbarenAnschlußan
seine Entnahme
a) einer nach$ 4 Abs. 1 Ziff. 6 desKörperschaft-

steuergeseizes von der Körperschaftsteuer be-
freiten Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse, die ausschließlich und
unmittelbar der Förderung wissenschaftlicher
Zwecke oder der Förderung der Erziehung,
Volks- und Berufsbildung dient, oder

b) einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des
öffentlichen Rechts, die ausschließlich und un-
mittelbar der Förderung wissenschaftlicher
Zwecke oder der Förderung der Erziehung,
Volks- und Berufsbildung dient,

unentgeltlich überlassen, so kann die Entnahme
mit dem Buchwert angesetzt werden. Satz 2 gilt
nicht für die Entnahme von Nutzungen und Lei-
stungen. \

5. Einlagensindmit demTeilwert für denZeitpunkt
der Zuführung anzusetzen; sie sind jedoch höch-
stens mit den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten anzusetzen, wenn das zugeführte Wirt-
schaftsgut
a) innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Zeit-

punkt der Zuführung angeschafft oder herge-
stellt worden ist oder

b) ein Anteil an einer Kapitalgesellschaft ist und
der Steuerpflichtige an der Gesellschaft im
Sinne des $ 17 Abs. 1 beteiligt ist; $ 17 Abs. 2
Satz 2 gilt entsprechend.

6. Bei Eröffnung eines Betriebs ist Ziffer 5 entspre-
chend anzuwenden.

7. Bei entgeltlichem Erwerb eines Betriebs sind die
Wirtschaftsgüter mit dem Teilwert, höchstens je-
doch mit den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten anzusetzen.

(2) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten von beweg-
lichenWirtschaftsgüterndes Anlagevermögens,die
der Abnutzungunterliegenund die einer selbständi-
genBewertungundNutzungfähig sind, im Jahr der
AnschaffungoderHerstellungin voller Höhe als Be-
triebsausgaben absetzen, wenn die Anschaffungs-
oderHerstellungskosten,vermindertumeinendarin
enthaltenen Vorsteuerbetrag ($ 9b Abs. 1), für das
einzelne Wirtschaftsgut 800 DeutscheMark nicht
übersteigen.

$6a
Pensionsrückstellung

(1) Eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-
schaft (Versorgungsanspruch einer Person, bei der
der Versorgungsfall noch nicht eingetreten ist) kann
nur gebildet werden, wenn die Pensionsanwartschaft
auf einer vertraglichen Pensionsverpflichtung beruht
oder sich aus einer Betriebsvereinbarung, einem
Tarifvertrag oder einer Besoldungsordnung ergibt.
Eine auf betrieblicher Übung oder dem Grundsatz
der Gleichbehandlung beruhende Pensionsverpflich-
tung gilt nicht als vertragliche Verpflichtung im
Sinne des Satzes 1.
(2) Eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-

schaft darf im Wirtschaftsjahr den Gewinn nur bis
zur Höhe des Betrags mindern, der auf das Wirt-
schaftsjahr entfällt, wenn die Rückstellung nach ver-
sicherungsmathematischenGrundsätzengleichmäßig
auf die Zeit von der Entstehung der Pensionsver-
pflichtung (Pensionszusage) bis zu dem vertraglich
vorgesehenen Eintritt des Versorgungsfalls verteilt
wird. In dem Wirtschaftsjahr, in dem der Versor-
gungsfall eintritt oder die aus der Pensionszusage
berechtigte Person ihre Tätigkeit für den Steuer-
pflichtigen unter Beibehaltung des Versorgungs-
anspruchs beendet, darf die Rückstellung den Ge-
winn bis zu demBetragmindern,der sichals Unter-
schied zwischen dem versicherungsmathematischen
Barwert der künftigen Pensionsleistungen und einer
nach den Grundsätzen des Satzes 1 für den Bilanz-
stichtag des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs be-
rechneten Rückstellung ergibt. Bei der Anwendung
der Sätze1und 2 ist ein Rechnungszinsfußvon min-
destens 5'/s vom Hundert zugrunde zu legen.
(3) Ist in der Steuerbilanz zum Schluß des letzten

Wirtschaftsjahrs, das vor dem 16. Dezember 1960
endet, eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-
schaft ausgewiesen, die unter Zugrundelegung eines
niedrigeren Rechnungszinsfußes als 51/avom Hun-
dert gebildet worden ist, so sind in den folgenden
Wirtschaftsjahren die nach den Absätzen 1 und 2
zulässigen Zuführungen zu der Rückstellung ver-
sicherungsmathematischgleichmäßigso zu kürzen,
daß die Rückstellung im Zeitpunkt des vertraglich
vorgesehenen Eintritts des Versorgungsfalls den
sich unter Zugrundelegung eines Rechnungszins-
fußes von 5'/a vom Hundert ergebenden versiche-
rungsmathematischenBarwert der künftigen Pen-
sionsleistungen nicht übersteigt.
(4) Nach dem Eintritt des Versorgungsfalls ist

eine Rückstellungfür eine Pensionsverpflichtungin
jedem Wirtschaftsjahr mindestens in Höhe des Be-
trags gewinnerhöhend aufzulösen, der sich unter Zu-
grundelegung eines Rechnungszinsfußes von 5V2
vom Hundert als Unterschied des versicherungs-
mathematischenBarwertsder künftigenPensionslei-
stungen am Schluß des Wirtschaftsjahrs und am
Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs er-
gibt. Ist nach dem Eintritt des Versorgungsfalls eine
in der Steuerbilanz des vorangegangenen Witrt-
schaftsjahrs ausgewiesene Rückstellung für eine
Pensionsverpflichtung höher als der unter Zu-
grundelegung eines Rechnungszinsfußes von 5/2
vom Hundert errechnete versicherungsmathemati-



scheBarwert der künftigen Pensionsleistungenam
Schluß des Wirtschaftisjahrs, so ist insoweit die
Rückstellung gewinnerhöhend aufzulösen. Der
Steuerpflichtige kann in Höhe von vier Fünfteln
eines nach Satz 2 entstehenden Gewinns eine den
steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage bilden.
Die Rücklage ist in den auf die Bildung folgenden
vier Wirtschaftsjahren mit mindestens je einem
Viertel, spätestens jedoch bei Wegfall der Pensions-
verpflichtung gewinnerhöhend aufzulösen.

$6b
Gewinn aus der Veräußerung

bestimmter Anlagegüter
(1) Steuerpflichtige, die

Grund und Boden,
Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden
mit dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn der
Aufwuchs oder die Anlagen zu einem land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehören,
Gebäude,
abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter mit einer
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von minde-
stens 25 Jahren,
Schiffe,
Anteile an Kapitalgesellschaften oder
im Zusammenhangmit einer Betriebsumstellung
lebendes Inventar land- und forstwirtschaftlicher
Betriebe
veräußern, können im Wirtschaftsjahr der Veräuße-
rung von den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten der in Satz 2 bezeichnetenWirtschaftsgüter,
die im Wirtschaftsjahrder Veräußerungangeschafft
oder hergestellt worden sind, einen Betrag bis zur
Höhe des bei der Veräußerung entstandenen Ge-
winns abziehen. Der Abzug ist zulässig bei den An-
schaffungs- oder Herstellungskosten von
1. abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern,
2. Grund und Boden,

soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Grund und Boden entstanden ist,

3. Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden
mit demdazugehörigenGrund und Boden,wenn
der Aufwuchs oder die Anlagen zu einem land-
und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen ge-
hören,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Grund und Boden oder der Veräußerung von
Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Bo-
den mit demdazugehörigenGrund und Boden
entstanden ist,

4. Gebäuden,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Grund und Boden, von Aufwuchs auf oder An-
lagen im Grund und Boden mit dem dazugehö-
rigen Grund und Boden, von Gebäuden oder
von Anteilen an Kapitalgesellschaften entstan-
den ist, oder

5. Anteilen an Kapitalgesellschaften,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Anteilen an Kapitalgesellschaftenentstanden
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ist und der Bundesministerfür Wirtschaft im
Benehmen mit dem Bundesminister der Finan-
zen und der von der Landesregierung bestimm-
ten Stelle bescheinigt hat, daß der Erwerb der
Anteile unter Berücksichtigungder Veräuße-
rung der Anteile volkswirtschaftlich besonders
förderungswürdig und geeignet ist, die Unter-
nehmensstruktur eines Wirtschaftszweigs zu
verbessern oder einer breiten Eigentumsstreu-
ungzu dienen.

Der Anschaffung oder Herstellung von Gebäuden
oder Schiffen steht ihre Erweiterung, ihr Ausbau
oder ihr Umbau gleich. Der Abzug ist in diesem Fall
nur von dem Aufwand für die Erweiterung, den
Ausbau oder den Umbau der Gebäude oder Schiffe
zulässig.

(2) Gewinn im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist der
Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug
der Veräußerungskosten den Buchwert übersteigt,
mit dem das veräußerte Wirtschaftsgut im Zeitpunkt
der Veräußerung anzusetzengewesenwäre. Buch-
wert ist der Wert, mit dem ein Wirtschaftsgut nach
$ 6 anzusetzen ist.

(3) Soweit Steuerpflichtigeden Abzug nach Ab-
satz 1 nicht vorgenommen haben, können sie im
Wirtschaftsjahr der Veräußerung eine den steuer-
lichen Gewinn mindernde Rücklage bilden. Bis zur
Höhe dieser Rücklage können sie von den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten der in Absatz 1
Satz 2 bezeichneten Wirtschaftsgüter, die in den fol-
genden zwei Wirtschaftsjahren angeschafft oder
hergestellt worden sind, im Wirtschaftsjahr ihrer
Anschaffung oder Herstellung einen Betrag ab-
ziehen; bei dem Abzug gelten die Einschränkungen
des Absatzes 1 Satz 2 Ziff.2 bis 5 sowie Absatz 1
Satz 3 und 4 entsprechend. Die Frist von zwei Jah-
ren verlängert sich bei neu hergestellten Gebäuden
und Schiffenauf vier Jahre, wennmit ihrer Herstel-
lung vor dem Schluß des zweiten auf die Bildung
der Rücklage folgenden Wirtschaftsjahrs begonnen
worden ist. Die Rücklage ist in Höhe des abgezoge-
nen Betrags gewinnerhöhend aufzulösen. Ist eine
Rücklage am Schluß des zweiten auf ihre Bildung
folgenden Wirtschaftsjahrs noch vorhanden, so ist
sie in diesemZeitpunktgewinnerhöhendaufzulösen,
soweit nicht ein Abzug von den Herstellungskosten
von Gebäudenoder Schiffenin Betrachtkommt,mit
deren Herstellung bis zu diesemZeitpunkt begon-
nen worden ist; ist die Rücklage am Schluß des vier-
ten auf ihre Bildung folgenden Wirtschaftsjahrs
noch vorhanden,so ist sie in diesemZeitpunkt ge-
winnerhöhend aufzulösen. Eine Rücklage ist nur zu-
lässig, wenn in der handelsrechtlichen Jahresbilanz
ein entsprechender Passivposten in mindestens glei-
cher Höhe ausgewiesen wird.

(4) Voraussetzung für die Anwendung der Ab-
sätze 1und 3ist, daß
1. der Gewinn auf Grund ordnungsmäßigerBuch-

führung nach $ 4 Abs. 1 oder $ 5 ermittelt wird,
2. die veräußerten Wirtschaftsgüter im Zeitpunkt

der Veräußerung mindestens sechs Jahre un-
unterbrochenzumAnlagevermögeneiner inländi-
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schen Betriebstätte gehört haben; die Frist von
sechs Jahren entfällt für lebendes Inventar land-
und forstwirtschaftlicher Betriebe,

3. die angeschafften oder hergestellten Wirtschafts-
güter zum Anlagevermögen einer inländischen
Betriebstätte gehören und

4. der bei der Veräußerung entstandene Gewinn bei
der Ermittlung des im Inland steuerpflichtigen
Gewinns nicht außer Ansatz bleibt.

Der Abzug nach den Absätzen 1 und 3 ist bei Wirt-
schaftsgütern, die zu einem land- und forstwirt-
schaftlichenBetrieb gehörenoder der selbständigen
Arbeit dienen, nicht zulässig, wenn der Gewinn bei
der Veräußerung von Wirtschaftsgütern eines Ge-
werbebetriebs entstanden ist.

(5) Ist von den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten eines Wirtschaftsguts ein Betrag nach Ab-
satz 1 oder nach Absatz 3 abgezogen worden, so gilt
der verbleibende Betrag als Anschaffungs- oder
Herstellungskosten des Wirtschaftsguts.

86cC
Gewinn aus der Veräußerung von Grund und Boden,
Gebäuden sowie von Aufwuchs auf oder Anlagen
im Grund und Boden bei der Ermittlung des Ge-
winns nach $ 4 Abs. 3 oder nach Durchschnittsätzen

(1) $ 6b mit Ausnahme des $ 6b Abs. 4 Ziff. 1 ist
mit der folgenden Maßgabe entsprechend anzuwen-
den, wenn der Gewinn nach $ 4 Abs. 3 oder die Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft nach Durch-
schnittsätzen ermittelt werden:

1. Der Abzug nach $ 6b Abs. 1 und 3 ist nur zuläs-
sig, soweit der Gewinn entstanden ist bei der
Veräußerung von
Grund und Boden,
Gebäuden oder
Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden
mit dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn
der Aufwuchs oder die Anlagen zu einem land-
und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehö-
ren.

2. Soweit nach $ 6b Abs. 3 eine Rücklage gebildet
werden kann, ist ihre Bildung als Betriebsaus-
gabe (Abzug) und ihre Auflösung als Betriebs-
einnahme (Zuschlag) zu behandeln.

(2) Voraussetzungfür die AnwendungdesAbsat-
zes 1 ist, daß die Wirtschaftsgüter, bei denen ein
Abzug von den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten vorgenommen worden ist, in besondere, lau-
fend zu führende Verzeichnisse aufgenommen wer-
den. In den Verzeichnissen sind der Tag der An-
schaffung oder Herstellung, die Anschaffungs- oder
Herstellungskosien, der Abzug nach $ 6b Abs.1
und 3 in Verbindung mit Absatz 1, die Absetzungen
für Abnutzung, die Abschreibungen sowie die Be-
träge nachzuweisen, die nach $ 6b Abs. 3 in Verbin-
dung mit Absatz 1 Ziff. 2 als Betriebsausgaben (Ab-
zug) oder Betriebseinnahmen (Zuschlag) behandelt
worden sind.

87
Absetzung für Abnutzung
oder Substanzverringung

(1) Bei Wirtschaftsgütern, deren Verwendung
oder Nutzung durch den Steuerpflichtigen zur Erzie-
lung von Einkünften sich erfahrungsgemäß auf einen
Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt, ist je-
weils für ein Jahr der Teil der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abzusetzen, der bei gleichmäßi-
ger Verteilung dieser Kosten auf die Gesamtdauer
der Verwendung oder Nutzung auf ein Jahr entfällt
(Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträ-
gen). Die Absetzung bemißt sich hierbei nach der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Wirt-
schaftsguts. Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens, bei denen es wirtschaftlich be-
gründet ist, die Absetzung für Abnutzung nach
Maßgabe der Leistung des Wirtschaftsguts vVOTZUu-
nehmen, kann der Steuerpflichtige dieses Verfahren
statt der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jah-
resbeträgen anwenden, wenn er den auf das ein-
zelne Jahr entfallenden Umfang der Leistung nach-
weist. Absetzungen für außergewöhnliche technische
oder wirtschaftliche Abnutzung sind zulässig.

(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens kann der Steuerpflichtige statt der
Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträ-
gen die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jah-
resbeträgen bemessen. Die Absetzung für Abnut-
zung in fallenden Jahresbeträgen kann nach einem
unveränderlichen Hundertsatz vom jeweiligen Buch-
wert (Restwert) vorgenommen werden; der dabei
anzuwendende Hundertsatz darf höchstens das Zwei-
fache des bei der Absetzung für Abnutzung in glei-
chen Jahresbeträgen in Betracht kommenden Hun-
dertsatzes betragen und 20 vom Hundert nicht über-
steigen. Durch Rechtsverordnung kann die Anwen-
dung anderer Verfahren der Absetzung für Abnut-
zung in fallenden Jahresbeträgen zugelassen wer-
den, wenn sich danach für das erste Jahr der Nut-
zung und für die ersten drei Jahre der Nutzung
insgesamt nicht höhere Absetzungen für Abnutzung
als bei dem in Satz 2 bezeichneten Verfahren er-
geben. Bei Wirtschaftsgütern, bei denen die Abset-
zung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen be-
messen wird, sind Absetzungen für außergewöhn-

nicht zulässig. Voraussetzung für die Anwendung
der Sätze 1 bis 4 ist, daß über die Wirtschaftsgüter,
bei denendie Absetzungfür Abnutzungin fallenden
Jahresbeträgen bemessen wird, durch Rechtsverord-
nung zu bestimmende Aufzeichnungen geführt wer-
den.

(3) Der Übergang von der Absetzung für Abnut-
zung in fallenden Jahresbeträgen zur Absetzung
für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen ist zuläs-
sig. In diesem Fall bemißt sich die Absetzung für
Abnutzung vom Zeitpunkt des Übergangs an nach
dem dann noch vorhandenen Restwert und der
Restnutzungsdauer des einzelnen Wirtschaftsguts.
Der Übergang von der Absetzung für Abnutzung in
gleichenJahresbeträgenzur Absetzung für Abnut-
zung in fallenden Jahresbeträgen ist nicht zulässig.



(4) Bei Gebäuden sind abweichend von Absatz 1
als Absetzung für Abnutzung die folgenden Beträge
bis zur vollen Absetzung abzuziehen:
1. bei Gebäuden, die nach dem 31. Dezember 1924

fertiggestellt worden sind,
jährlich 2 vom Hundert,

2. bei Gebäuden, die vor dem 1. Januar 1925fertig-
gestellt worden sind,

jährlich 2,5 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Beträgt
die tatsächliche Nutzungsdauer eines Gebäudes in
den Fällen der Ziffer 1 weniger als 50 Jahre, in den
Fällen der Ziffer 2 weniger als 40 Jahre, so können
an Stelle der Absetzungen nach Satz 1 die der tat-
sächlichen Nutzungsdauer entsprechendenAbset-
zungen für Abnutzung vorgenommen werden. Die
Vorschrift des Absatzes 1 letzter Satz bleibt unbe-
rührt.

(5) Bei Gebäuden, die nach dem 31. Dezember
1964 fertiggestellt worden sind, kann der Bauherr
abweichend von Absatz 4 als Absetzung für Abnut-
zung die folgenden Beträge abziehen:
im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden
11Jahren

jeweils 3,5 vom Hundert,
in den darauffolgenden 20 Jahren

jeweils 2 vom Hundert,
in den darauffolgenden 18Jahren

jeweils 1 vom Hundert
der Herstellungskosten. Bei Gebäuden und Eigen-
tumswohnungen, bei denen der Antrag auf Bau-
genehmigung nach dem 9. Oktober 1962 gestellt
worden ist und die zu mehr als 66?/svom Hundert
Wohnzwecken dienen, gilt Satz 1 mit der Maßgabe,
daß an die Stelle des 31. Dezember 1964der 9. Ok-
tober 1962 tritt, wenn für die Gebäude oder Eigen-
tumswohnungen erhöhte Absetzungen nach $ 7b
oder $ 54 nicht zulässig sind.
(6) Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen und

anderen Betrieben, die einen Verbrauch der Sub-
stanz mit sich bringen, ist Absatz 1 entsprechend
anzuwenden; dabei sind Absetzungen nach Maß-
gabe des Substanzverzehrs zulässig (Absetzung für
Substanzverringerung).

87a
Bewertungsireiheit

für bewegliche Wirtschaftsgüter
(1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes_zur
Inanspruchnahme von Rechten und Vergünsti-
gungen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,
Weltanschauung oder politischer Gegnerschaft
gegen den Nationalsozialismus verfolgt worden
sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlageverloren habenund
den Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ermitteln, können für die abnutzbaren beweg-
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lichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens neben
der nach $ 7 von den Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten zu bemessenden Absetzung für Abnut-
zung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und
in dem darauffolgenden Jahr bis zu insgesamt
50 vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, höchstens jedoch für alle in Betracht
kommenden Wirtschaftsgüter eines Unternehmens
bis zu 100000 Deutsche Mark jährlich abschreiben.
Die Absetzung für Abnutzung in den folgenden Jah-
ren bemißt sich nach dem dann noch vorhandenen
Restwert und der Restnutzungsdauer der einzelnen
Wirtschaftsgüter, für die Bewertungsfreiheit nach
Satz 1 in Anspruch genommen worden ist.

(2) Die Bewertungsfreiheitnach Absatz1 kann
nur für diejenigen abnutzbaren beweglichen Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens in Anspruch ge-
nommen werden, die bis zum 31. Dezember 1958an-
geschafft oder hergestellt worden sind. Bei Wirt-
schaftsgütern,für die von der Bewertungsfreiheit
nachAbsatz 1Gebrauchgemachtwird, sind die Ab-
setzungen für Abnutzung nach $ 7 in gleichen Jah-
resbeträgen vorzunehmen.

$7b
Erhöhte Absetzungen für Einfamilienhäuser,

Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen
(1) Bei Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern

und Eigentumswohnungen, bei denen der Antrag
auf Baugenehmigung nach dem 31. Dezember 1964
gestellt worden ist und die zu mehr als 66%svom
Hundert Wohnzwecken dienen, können abweichend
von $ 7 Abs. 4 und 5 im Jahr der Fertigstellung
und in den sieben folgenden Jahren jeweils bis zu
5 vom Hundert der Herstellungskosten abgesetzt
werden. Nach Ablauf dieser acht Jahre sind als Ab-
setzung für Abnutzung bis zur vollen Absetzung
jährlich 2,5 vom Hundert des Restwerts abzuziehen;
$ 7 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. Übersteigen die
Herstellungskosten bei einem Einfamilienhaus oder
einer Eigentumswohnung die Grenze von 150000
Deutsche Mark, bei einem Zweifamilienhaus die
Grenze von 200000 Deutsche Mark, so sind auf den
übersteigenden Teil der Herstellungskosten die Vor-
schriften des $ 7 Abs. 4 anzuwenden.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten ent-
sprechend für Herstellungskosten, die für Ausbauten
und Erweiterungen an einem Ein- oder Zweifami-
lienhaus oder an einer Eigentumswohnung aufge-
wendet worden sind, wenn das Ein- oder Zwei-
familienhaus oder die Eigentumswohnung vor dem
1. Januar 1964 fertiggestellt worden ist. Weitere
Voraussetzung ist, daß die ausgebauten oder neu
hergestellten Gebäudeteile zu mehr als 80 vom Hun-
dert Wohnzwecken. dienen. Nach Ablauf des Zeit-
raums, in dem nach Satz 1 erhöhte Absetzungen vor-
genommen werden können, ist der Restwert den An-
schaffungs- oder Herstellungskosten des Gebäudes
oder dem an deren Stelle tretenden Wert hinzuzu-
rechnen; die weiteren Absetzungen für Abnutzung
sind einheitlich für das gesamte Gebäude nach dem
sich hiernach ergebenden Betrag und dem für das
Gebäude maßgebenden Hundertsatz zu bemessen.
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(3) Geht das Eigentum an einem Einfamilienhaus,
einem Zweifamilienhaus oder einer Eigentumswoh-
nung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 innerhalb von
acht Jahren nach der Fertigstellung auf einen ande-
ren über, so kann der Rechtsnachfolger des Bauherrn
(Ersterwerber) die erhöhten Absetzungen im Sinne
des Absatzes 1 vornehmen,soweit der Bauherr sie
nicht geltend gemacht hat. Für den Ersterwerber tre-
ten an die Stelle der Herstellungskosten die An-
schaffungskosten. Hat der Bauherr keine erhöhten
Absetzungen vorgenommen, so tritt für den Erst-
erwerber an die Stelle des Jahres der Fertigstellung
das Jahr des Ersterwerbs. Hat der Bauherr erhöhte
Absetzungen vorgenommen, so kann der Ersterwer-
ber sie vom Jahr des Ersterwerbs an bis zum Ab-
lauf des Zeitraums geltend machen, in dem für den
Bauherrn ohne die Veräußerung erhöhte Absetzun-
gen in Betracht gekommen wären; nach Ablauf die-
ses Zeitraums bemessen sich die Absetzungen für
Abnutzung bis zum siebenten auf das Jahr des Erst-
erwerbs folgenden Jahr nach $ 7 Abs. 4 und vom
achten auf das Jahr des Ersterwerbs folgenden Jahr
an nach Absatz 1 Satz 2.
(4) Bei Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern

und Eigentumswohnungen im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 kann der Bauherr erhöhte Absetzungen, die
er im Jahr der Fertigstellung und in den zwei fol-
genden Jahren nicht ausgenutzt hat, bis zum Ende
des dritten auf das Jahr der Fertigstellung folgen-
den Jahres nachholen. Dabei können nachträgliche
Herstellungskosten vom Jahr ihrer Entstehung an
bei der Bemessung der erhöhten Absetzungen so
berücksichtigt werden, als wären sie bereits im Jahr
der Fertigstellung entstanden. Im Jahr der Fertig-
stellung und in den zwei folgenden Jahren sind je-
doch mindestens die Absetzungen für Abnutzung
nach $ 7 Abs. 4 vorzunehmen. Die Sätze 1 bis 3 gel-
ten entsprechend bei Ausbauten und Erweiterungen
im Sinne des Absatzes 2 und für den Ersterwerber
im Sinne des Absatzes 3, für den Ersterwerber je-
doch mit der Maßgabe, daß er auch die vom Bau-
herrn nicht ausgenutzten erhöhten Absetzungen
nachholen kann.
(5) Für die Anwendung der Absätze 1 bis 3 sind

zum Gebäude gehörende Garagen ohne Rücksicht
auf ihre tatsächliche Nutzung als Wohnzwecken die-
nend zu behandeln, soweit in ihnen nicht mehr als
ein Personenkraftwagen für jede in dem Gebäude
befindliche Wohnung untergestellt werden kann.
Räume für die Unterstellung weiterer Kraftwagen
sind stets als nicht Wohnzwecken dienend zu be-
handeln.

(6) Erhöhte Absetzungen nach den Absätzen 1
bis 3 kann der Steuerpflichtige nur für ein Einfami-
lienhaus oder für ein Zweifamilienhaus oder für
eine Eigentumswohnung oder für den Ausbau oder
die Erweiterung eines Ein- oder eines Zweifamilien-
hauses oder einer Eigentumswohnung in Anspruch
nehmen. Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen
des $ 26 Abs. 1 vorliegen, können erhöhte Abset-
zungen nach den Absätzen 1 bis 3 für insgesamt
zwei der in Satz 1 bezeichneten Gebäude, Eigen-
tumswohnungen, Ausbauten oder Erweiterungen
geltend machen. Der Bauherr von Kaufeigenheimen,
Trägerkleinsiedlungen und Kaufeigentumswohnun-

gen kann abweichend von den Sätzen 1 und 2 für
alle von ihm erstellten Kaufeigenheime, Träger-
kleinsiedlungen und Kaufeigentumswohnungenim
Jahr der Fertigstellungund im folgendenJahr er-
höhte Absetzungen bis zu jeweils 5 vom Hundert
geltend machen.

(7) Bei Gebäuden sowie bei Zubauten, Ausbauten
und Umbauten, bei denen der Antrag auf Baugeneh-
migung vor dem 10. Oktober 1962 gestellt worden
ist, sind die Vorschriften des $ 7b in den bisherigen
Fassungen mit der Maßgabe weiter anzuwenden,
daß für die vom Restwert vorzunehmenden Abset-
zungenfür Abnutzung die Vorschriften des Absat-
zes 1 Satz 2 und des Absatzes 2 Satz 3 entsprechend
gelten. Bei Gebäuden sowie bei Zubauten, Ausbau-
ten und Umbauten, die in Berlin (West) errichtet
worden sind, gilt Satz 1 mit der Maßgabe,daß an
die Stelle des 10. Oktober 1962 der 1. Januar 1965
tritt und daß auch die Vorschrift des $ 53 Abs. 3 in
der Fassung des Einkommensteuergesetzes vom
15. August 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 1253) weiter
anzuwenden ist. Bei Gebäuden und Eigentumswoh-
nungen, bei denen der Antrag auf Baugenehmigung
nach dem 9. Oktober 1962 und vor dem 1. Januar
1965 gestellt worden ist und die nicht in Berlin
(West) errichtet worden sind, sind die Vorschriften
des $ 54 weiter anzuwenden.

87c
Förderung des Wohnungsbaues

(1) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung nach $ 4 Abs. 1 oder
nach $ 5 ermitteln, können bei unverzinslichen, in
gleichen Jahresbeträgen zu tilgenden Darlehen, die
aus Mitteln des Betriebs zur Förderung des Baues
von Wohnungen gegeben werden, 25 vom Hundert
des nach Absatz 3 berücksichtigungsfähigen Ge-
samtbetrags der im Wirtschaftsjahr gegebenen Dar-
lehen außerhalb der Bilanz vom Gewinn abziehen.
Das gilt auch, wenn die Hingabe der Darlehen nicht
durch den Betrieb veranlaßt worden ist. Die Dar-
lehen sind in der Bilanz mit demWert anzusetzen,
der sich nachAbzug von Zwischenzinsenunter Be-
rücksichtigungvon Zinseszinsenvom Nennbetrag
der Darlehen ergibt. Dabei ist von einem Zinssatz
von höchstens 5,5 vom Hundert auszugehen.

(2) Voraussetzung für die Anwendung des Absat-
zes 1 ist, daß die Darlehen
1. eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren haben,
2. nach dem 31. Dezember 1954und vor dem 1. Ja-

nuar 1962 an einen Bauherrn gegeben werden,
3. von dem Bauherrn unverzüglich und unmittelbar

zur nachstelligen Finanzierung oder Restfinan-
zierung desBauesvon Wohnungen im Sinne des
$ 39 oder des $ 82 des Zweiten Wohnungsbau-
gesetzes (Wohnungsbau- und Familienheimge-
setz) vom 27. Juni 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 523)
a) in Eigenheimen,Kaufeigenheimen,Kleinsied-

lungen oder als Wohnungen (Eigentumswoh-
nungen) im Sinne des Ersten Teils des Woh-
nungseigentumsgesetzes oder

>



b) durch Wiederaufbau von durch Kriegseinwir-
kung ganzoder teilweisezerstörtenGebäuden

verwendet werden und
4. weder unmittelbar noch mittelbar in wirtschaft-

lichem Zusammenhang mit der Aufnahme eines
Kredits stehen.
(3) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn die Dar-

lehen 7 000 Deutsche Mark für jede geförderte Woh-
nung nicht übersteigen. Bei Darlehen, die zur
Finanzierung des Baues von Wohnungen in Eigen-
heimen, Kaufeigenheimen, Kleinsiedlungen- oder
von Wohnungen (Eigentumswohnungen) im Sinne
des Ersten Teils des Wohnungseigentumsgesetzes
verwendet werden, erhöht sich dieser Betrag auf
10.000Deutsche Mark. Bei Eigenheimen, Kaufeigen-
heimen und Kleinsiedlungen mit zwei Wohnungen
gilt diese Erhöhung nur für Darlehen zur Finanzie-
rung einer der beiden Wohnungen. Die Darlehen
dürfen bei der Ermittlung des nach Absatz 1 vom
Gewinn abzuziehenden Betrags nur insoweit be-
rücksichtigtwerden,als sie 30vomHundert desGe-
winns aus dem Betrieb nicht übersteigen, aus dessen
Mitteln die Darlehen gegeben worden sind. Dasgilt
nicht,wenn dieseWohnungenfür Arbeitnehmerdes
Steuerpflichtigen errichtet werden.

(4) Zum Nachweis der in Absatz 2 Ziff. 3 und in
Absatz 3 Satz 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen
ist eine Bescheinigung der nach $ 95 Abs. 1 des
Zweiten WohnungsbaugesetzesbestimmtenStelle
vorzulegen.

(9) Wird ein Darlehen im Sinne des Absatzes 1
während der Laufzeit über die Tilgungsbeträge hin-
aus zurückgezahlt oder innerhalb von zehn Jahren
nach der Hingabe abgetreten, so ist zum Zweck der
Nachversteuerungim Wirtschaftsjahr oder Kalen-
derjahr der Rückzahlung oder Abtretung der nach
Absatz 1 abgezogene Betrag außerhalb der Bilanz
dem Gewinn hinzuzurechnen.

$7d
(gestrichen)

$7e
Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude,
Lagerhäuser und landwirtschaftliche

Betriebsgebäude
(1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur
Inanspruchnahme von Rechten und Vergünsti-
gungen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,
Weltanschauung oder politischer Gegnerschaft
gegen den Nationalsozialismusverfolgt worden
sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und
den Gewinn nach $ 5 auf Grund ordnungsmäßiger
Buchführung ermitteln, können bei Gebäuden, die
im eigenen gewerblichen Betrieb unmittelbar
a) der Fertigung oder
b) der Bearbeitung von zum Absatz bestimmten

Wirtschaftsgüternoder
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c) der Wiederherstellung von Wirtschaftsgütern
oder

d) ausschließlich der Lagerung von Waren, die zum
Absatz an Wiederverkäufer bestimmt sind oder
für fremde Rechnung gelagert werden,

dienen und nach dem 31. Dezember 1951hergestellt
worden sind, neben den nach $ 7 Abs. 4 von den
Herstellungskosten zu bemessenden Absetzungen
für Abnutzung im Wirtschaftsjahr der Herstellung
und in dem darauffolgenden Wirtschaftsjahr bis zu
je 10 vom Hundert der Herstellungskosten abschrei-
ben. In den folgenden Wirtschaftsjahren bemessen
sich die Absetzungen für Abnutzung nach dem Rest-
wert und demnach$ 7Abs. 4unterBerücksichtigung
der Restnutzungsdauerdes Gebäudesmaßgebenden
Hundertsatz. Den Herstellungskosten eines Gebäu-
des werden die Aufwendungen gleichgestellt, die
nach dem 31. Dezember 1951 zum Wiederaufbau
eines durch Kriegseinwirkung ganz oder teilweise
zerstörten Gebäudes gemacht werden, wenn dieses
Gebäude ohne den Wiederaufbau nicht oder nicht
mehr voll zu einem der in Satz 1 bezeichneten
Zwecke verwendet werden kann.

(2) Absatz 1 ist entsprechend anwendbar auf die
Herstellungskosten von land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebsgebäuden und auf die Aufwendungen
zum Wiederaufbau von durch Kriegseinwirkung
ganz oder teilweise zerstörten land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsgebäuden, wenn der Gewinn
aus Land- und Forstwirtschaft auf Grund ordnungs-
mäßigerBuchführungnach$ 4 Abs. 1ermitteltwird,

(3) Bei nach dem 31. Dezember 1966hergestellten
Gebäuden können die Abschreibungen nach Absatz 1
oder Absatz 2 nur in Anspruchgenommenwerden,
wenn die Gebäude vom Steuerpflichtigen vor Ablauf
des zehnten Kalenderjahrs seit der erstmaligen
Aufnahme einer gewerblichen oder land- und forst-
wirtschaftlichen Tätigkeit im Geltungsbereich dieses
Gesetzes hergestellt worden sind. Für Gebäude, die
vom Steuerpflichtigen nach Ablauf des 20.Kalender-
jahrs seit der erstmaligen Begründung eines Wohn-
sitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes, frühestens jedoch seit dem
1. Januar 1950, hergestellt werden, sind Abschrei-
bungennachAbsatz 1 oder Absatz 2 nicht zulässig.

4. Überschußder Einnahmen
über die Werbungskosten

$8
Einnahmen

(1) Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder
Geldeswert bestehen und dem Steuerpflichtigen im
Rahmen einer der Einkunftsarten des $2 Abs. 3
Ziff. 4 bis 7 zufließen.

(2) Einnahmen, die nicht in Geld bestehen (Woh-
nung, Kost, Waren und sonstige Sachbezüge) sind
mit den üblichenMittelpreisen des Verbrauchsorts
anzusetzen.
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89
Werbungskosten

(1) Werbungskosten sind Aufwendungen zur Er-
werbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen.
Sie sind bei der Einkunftsart abzuziehen,bei der
sie erwachsen sind. Werbungskosten sind auch
1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflichtungs-

gründen beruhende Renten und dauernde Lasten,
soweit sie mit einer Einkunftsart in wirtschaft-
lichem Zusammenhang stehen. Bei Leibrenten
kann nur der Anteil abgezogen werden, der sich
aus der in $ 22 Ziff. 1 Buchstabe a aufgeführten
Tabelle ergibt; in den Fällen des $ 22 Ziff. 1Buch-
stabe a letzter Satz kann nur der Anteil, der nach
der in dieser Vorschrift vorgesehenen Rechtsver-
ordnung zu ermitteln ist, abgezogen werden;

2. Steuern vom Grundbesitz, sonstige öffentliche
Abgaben und Versicherungsbeiträge, soweit
solche Ausgaben sich auf Gebäude oder auf Ge-
genstände beziehen, die dem Steuerpflichtigen zur
Einnahmeerzielung dienen;

3. Beiträge zu Berufsständen und sonstigen Berufs-
verbänden, deren Zweck nicht auf einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist;

4. Aufwendungen des Arbeitnehmers für Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Bei Fahr-
ten mit einem eigenen Kraftfahrzeug werden die
Aufwendungen für jeden Arbeitstag, an dem das
Kraftfahrzeug benutzt wird, nur in Höhe der fol-
genden Pauschbeträge anerkannt:
a) bei Benutzung eines Kraftwagens

0,36 Deutsche Mark,
b) bei Benutzung eines Motorrads oder Motor-

rollers
0,16DeutscheMark

für jeden Kilometer, den die Wohnung von der
Arbeitsstätte entfernt liegt; für die Bestimmung
der Entfernung ist die kürzeste benutzbare Stra-
ßenverbindung maßgebend.Wird demArbeitneh-
mer vom Arbeitgeber für Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte ein Kraftfahrzeug zur
Verfügung gestellt, so kann der Arbeitnehmer
höchstens die in Satz 2 bezeichneten Beträge gel-
tendmachen;

5. notwendige Mehraufwendungen, die einem Ar-
beitnehmer aus Anlaß einer doppelten Haus-
haltsführung entstehen. Eine doppelte Haushalts-
führung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer
außerhalb des Ortes, in dem er einen eigenen
Hausstand unterhält, beschäftigt ist und auch am
Beschäftigungsort wohnt. Aufwendungen für
Fahrten vom Beschäftigungsort zum Ort des eige-
nen Hausstands und zurück (Familienheimfahrten)
können jeweils nur für eine Familienheimfahrt
wöchentlich als Werbungskosten abgezogen wer-
den. Bei Familienheimfahrten mit eigenem Kraft-
fahrzeug ist je Kilometer der Entfernung zwi-
schen dem Ort des eigenen Hausstands und dem
Beschäftigungsort Ziffer 4 Satz 2 entsprechend an-
zuwenden. Bei Familienheimfahrten mit einem
vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Kraft-
fahrzeug ist Ziffer 4 Satz 3 entsprechend anzu-
wenden;

6. Aufwendungenfür Arbeitsmittel(Werkzeugeund
Berufskleidung);

7. Absetzungen für Abnutzung und für Substanz-
verringerung ($ 7 Abs. 1, 4, 5 und 6, $$ 7b, 54).
(2) Abweichendvon Absatz 1 Ziff. 4 Satz2 und 3

und Ziff. 5 Satz 4 und 5 werden
1. bei Körperbehinderten,derenMinderung der Er-

werbsfähigkeit mindestens 70 vom Hundert be-
trägt,

2. bei Körperbehinderten, deren Minderung der Er-
werbsfähigkeit weniger als 70 vom Hundert, aber
mindestens50 vom Hundert beträgtund die er-
heblich gehbehindert sind,

für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
und für Familienheimfahrten auf Antrag die tatsäch-
lichen Aufwendungen abgezogen. Die Voraussetzun-
gen der Ziffern 1 und 2 sind durch amtliche Unter-
lagen nachzuweisen.

(3) Absatz 1 Ziff. A und 5 und Absatz 2 gelten bei
den Einkunftsarten im Sinne des $ 2 Abs. 3 Ziff.5
bis 7 entsprechend.

89a
Pauschbeträge für Werbungskosten

Für Werbungskosten sind bei der Ermittlung der
Einkünfte die folgenden Pauschbeträge abzuziehen,
wenn nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen
werden:
1. von den Einnahmen aus nichtselbständiger Ar-

beit: \
ein Pauschbetrag von 564Deutsche Mark;

2. von den Einnahmen aus Kapitalvermögen:
ein Pauschbetrag von 150Deutsche Mark;
bei Ehegatten, die nach $$ 26, 26b zusammen ver-
anlagt werden, erhöht sich dieser Pauschbetrag
auf insgesamt 300Deutsche Mark;

3. von wiederkehrenden Bezügen im Sinne des $ 22
Ziff. 1:
ein Pauschbetrag von 200Deutsche Mark.

Die Pauschbeträgedürfen im Fall der Ziffer 1 nicht
höher als die um den Arbeitnehmer-Freibetrag
($ 19 Abs. 2) geminderten Einnahmen und in den
Fällen der Ziffern 2 und 3 nicht höher als die Ein-
nahmen sein.

Aa. Umsatzsteuerrechtlicher Vorsteuerabzug

$9b
(1) Der Vorsteuerbetrag nach $ 15 des Umsatz-

steuergesetzesvom 29.Mai 1967(Bundesgesetzbl.I
S. 545) gehört, soweit er bei der Umsatzsteuer abge-
zogen werden kann, nicht zu den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten des Wirtschaftsguts, auf dessen
Anschaffung oder Herstellung er entfällt. Der Teil
des Vorsteuerbetrags,der nicht abgezogenwerden
kann, braucht den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kostendesWirtschaftsguts,auf dessenAnschaffung
oderHerstellungder Vorsteuerbetragentfällt,nicht
zugerechnet zu werden,



1. wenn er 25 vom Hlundert des Vorsteuerbetrags
und 500Deutsche Mark nicht übersteigt, oder

2. wenn die zum Ausschluß vom Vorsteuerabzug
führenden Umsätze nicht mehr als drei vom Hun-
dertdesGesamtumsatzesbetragen.
(2) Wird der Vorsteuerabzug nach $ 15 Abs. 7

und Abs. 8 Nr. 3 des Umsatzsteuergesetzes berich-
tigt, so sind die Mehrbeträge als Betriebseinnahmen
oder Einnahmen, die Minderbeträge als Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten zu behandeln; die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten bleiben un-
berührt.

(3) Die Umsatzsteuer für den Selbstverbrauch
nach $ 30 des Umsatzsteuergesetzes gehört zu den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des Wirt-
schaftsguts, auf dessen Selbstverbrauch sie entfällt.

5. Sonderausgaben

$10
(1) Sonderausgaben, die vom Gesamtbetrag der

Einkünfte abgezogen werden, sind die folgenden
Aufwendungen, wenn sie weder Betriebsausgaben
nochWerbungskostensind:

ausgleichsgesetzes abzugsfähigen Teile der Ver-
mögensabgabe, der Hypothekengewinnabgabe
und der Kreditgewinnabgabe;

Berufsausbildung oder seine Weiterbildung in
einem nicht ausgeübten Beruf bis zu 900Deutsche
Mark im Kalenderjahr. Dieser Betrag erhöht sich
auf 1200 Deutsche Mark, wenn der Steuerpflich-
tige wegen der Ausbildung oder Weiterbildung
außerhalb des Orts untergebracht ist, in dem er
einen eigenen Hausstand unterhält. Die Sätze 1
und 2 gelten entsprechend, wenn dem Steuer-
pflichtigen Aufwendungen für eine Berufsausbil-
dung oder Weiterbildung seines Ehegatten er-
wachsen; in diesem Fall können die Beträge von
900 Deutsche Mark und 1200 Deutsche Mark für
den in der Berufsausbildung oder Weiterbildung
befindlichen Ehegatten insgesamt nur einmal ab-
gezogen werden. Als Aufwendungen für eine

1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflichtungs-
gründen beruhende Renten und dauernde Lasten,
die nicht mit Einkünften in wirtschaftlichem Zu-
sammenhang stehen, die bei der Veranlagung
außer Betracht bleiben. Bei Leibrenten kann nur
der Anteil abgezogen werden, der sich aus der
in $ 22 Ziff, 1 Buchstabe a aufgeführten Tabelle
ergibt; in den Fällen des $ 22 Ziff. 1 Buchstabe a
letzter Satz kann nur der Anteil, der nach der in
dieser Vorschrift vorgesehenen Rechtsverordnung
zu ermitteln ist, abgezogen werden;

. Beiträge zu
a) Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherun-

gen, den gesetzlichen Rentenversicherungen
und der Arbeitslosenversicherung,

b) Versicherungen auf den Erlebens- oder Todes-
fall sowie zu Witwen-, Waisen-, Versorgungs-
und Sterbekassen, wenn der Vertrag für die
Dauer von mindestens zwölf Jahren abge-
schlossen worden ist. Hat der Steuerpflichtige
zur Zeit des Vertragsabschlusses das 48.Le-
bensjahr vollendet, so verkürzt sich bei lau-
fender Beitragsleistung die Mindestvertrags-
dauer von zwölf Jahren um die Zahl der an-
gefangenen Lebensjahre, um die er älter als
48 Jahre ist, höchstens jedoch auf sieben
Jahre. Beiträge zu Lebensrisikoversicherun-
gen, die nur für den Todesfall eine Leistung
vorsehen, können ohne Rücksicht auf die Ver-
tragsdauerabgezogenwerden;

. Beiträge an Bausparkassen zur Erlangung von
Baudarlehen. Beiträge, die nach Ablauf von vier
Jahren seit Vertragsabschluß geleistet werden,
können nur insoweit abgezogen werden, als sie
das Eineinhalbfache des durchschnittlichen Jah-
resbetrags der in den ersten vier Jahren geleiste-
ten Beiträge im Veranlagungszeitraum nicht über-
steigen;

Berufsausbildung gelten auch Aufwendungen für
eine hauswirtschaftlicheAus- oder Weiterbil-
dung. Zu den Aufwendungen für eine Berufsaus-
bildung oder Weiterbildung gehören nicht Auf-
wendungen für den Lebensunterhalt, es sei denn,
daß es sich um Mehraufwendungen handelt, die
durch eine auswärtige Unterbringung im Sinne
desSatzes2 entstehen.

Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit der in den
Ziffern 2 und 3 bezeichneten Aufwendungen ist, daß
sie weder unmittelbar noch mittelbar in wirtschaft-
lichem Zusammenhang mit der Aufnahme eines
Kredits stehen. Das gilt nicht, soweit die in den
Ziffern 2 und 3 bezeichneten Beiträge nach Ablauf
von fünf Jahren seit Vertragsabschluß in der beim
Abschluß des Vertrags ursprünglich vereinbarten
Höhe laufend und gleichbleibendgeleistetwerden.
Die in der Ziffer 2 bezeichneten Aufwendungen sind
nicht abzugsfähig,soweit sie mit steuerfreienEin-
nahmen im Sinne des $ 3 Ziff. 62 in unmittelbarem
wirtschaftlichen Zusammenhang stehen.

(2) Nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ist
eineNachversteuerungdurchzuführen
1. bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag (Ab-

satz 1 Ziff. 2 Buchstabe b), bei denen die volle
oder teilweise Rückzahlung von geleisteten Bei-
trägen verlangt werden kann, wenn vor Ablauf
von zwölf Jahren seit Vertragsabschluß die Ver-
sicherungssumme, außer im Schadensfall und in
der Rentenversicherung auch bei Erbringung der
vertragsmäßigen Rentenleistung, ganz oder zum
Teil ausgezahlt oder die bezeichneten Einmalbei-
träge ganz oder zum Teil zurückgezahlt oder An-
sprüche aus dem Versicherungsvertrag ganz oder
zum Teil abgetreten oder beliehen werden;

2. bei Bausparverträgen (Absatz 1 Ziff. 3), wenn vor
Ablauf von zehn Jahren seit Vertragsabschluß,
außer im Fall des Todes desBausparersoder des



Eintritts seiner völligen Erwerbsunfähigkeit,die
Bausparsumme ganz oder zum Teil ausgezahlt,
geleistete Beiträge ganz oder zum Teil zurück-
gezahlt oder Ansprüche aus dem Bausparvertrag
abgetreten oder beliehen werden. Unschädlich
sind jedoch die Auszahlung der Bausparsumme
oder die Beleihung von Ansprüchen aus dem
Bausparvertrag,wenn der Steuerpflichtige die
empfangenen Beträge unverzüglich und unmittel-
bar zum Wohnungsbau verwendet, und die Ab-
tretung, wenn der Erwerber die Bausparsumme
oder die auf Grund einer Beleihung empfangenen
Beträge unverzüglich und unmittelbar zum Woh-
nungsbau für den Abtretenden oder dessen An-
gehörige im Sinne des $ 10des Steueranpassungs-
gesetzes verwendet.

(3) 1. Beiträge und Versicherungsprämien an
solche Versicherungsunternehmen und
Bausparkassen, die weder ihre Geschäfts-
leitung noch ihren Sitz im Inland haben,
sind nur dann abzugsfähig, wenn diesen
Unternehmen die Erlaubnis zum Geschäfts-
betriebim Inland erteilt ist.

2. Für die Sonderausgaben im Sinne des Ab-
satzes 1 Ziff. 2 und 3 gilt das Folgende:
a) Sie können bis zu 1 100 Deutsche Mark,

im Fall der Zusammenveranlagung von
Ehegatten bis zu 2200 Deutsche Mark
im Kalenderjahr in voller Höhe abge-
zogen werden. Für jedes Kind, für das
nach $ 32 Abs. 2 ein Kinderfreibetrag
zusteht oder gewährt wird, erhöhen sich
diese Beträge um je 500 Deutsche Mark;

b) hat der Steuerpflichtige oder im Fall der
Zusammenveranlagung einer der Ehe-
gatien mindestens vier Monate vor Be-
ginn des Veranlagungszeitraums das
49. Lebensjahr vollendet, so erhöhen
sich die in Buchstabe a bezeichneten Be-
träge auf das Doppelte;

c) übersteigen die Sonderausgaben im
Sinne des Absatzes 1 Ziff. 2 und 3 die
in den Buchstaben a und b bezeichneten
Beträge, so kann der darüber hinaus-
gehende Betrag zur Hälfte, höchstens je-
doch bis zu 50 vom Hundert der in den
Buchstaben a und b bezeichneten Be-
träge abgezogen werden;

d) vor Anwendung der Buchstaben a bis c
können Sonderausgaben im Sinne des
Absatzes 1 Ziff. 2 bis zu 1000 Deutsche
Mark, im Fall der Zusammenveranla-
lung von Ehegatten bis zu 2000 Deut-
sche Mark im Kalenderjahr in voller
Höhe abgezogenwerden; diese Beträge
vermindern sich, wenn in dem Gesamt-
betrag der Einkünfte solche aus nicht-
selbständiger Arbeit enthalten sind, um
den vom Arbeitgeber geleisteten gesetz-
lichen Beitrag zur gesetzlichen Renten-
versicherung sowie um steuerfreie Zu-
schüsse des Arbeitgebers im Sinne des
$ 3 Ziff. 62 Satz 2 und 3.

(4) Hat der Steuerpflichtigeoder eine Person,mit
der ihm gemeinsam der Höchstbetrag des $ 2 Abs. 2
des Spar-Prämiengesetzes oder des $ 3 Abs. 2 des
Wohnungsbau-Prämiengesetzes zusteht, eine Prämie
nach dem Spar-Prämiengesetz oder nach dem Woh-
nungsbau-Prämiengesetz beantragt, so dürfen für
dasselbe Kalenderjahr, in dem die prämienbegün-
stigten Aufwendungen geleistet worden sind, Bei-
träge an Bausparkassen nicht als Sonderausgaben
abgezogen werden. Insoweit besteht ein Wahlrecht
zwischen der Inanspruchnahme des Sonderausgaben-
abzugs und einer Prämie nach den Prämiengesetzen.
Eine Änderung der getroffenen Wahl ist nicht zu-
lässig. Das Wahlrecht wird zugunsten des Sonder-
ausgabenabzugs dadurch ausgeübt, daß der Steuer-
pflichtige einen ausdrücklichen Antrag auf Berück-
sichtigung der betreffenden Sonderausgaben stellt.
Als Antrag in diesem Sinne gilt auch ein entspre-
chender Antrag auf Eintragung eines steuerfreien
Betrags auf der Lohnsteuerkarte oder auf Herab-
setzung der Vorauszahlungen zur Einkommensteuer.

810a
Steuerbegünstigung

des nicht entnommenen Gewinns
(1) Steuerpflichtige,die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur
Inanspruchnahme von Rechten und Vergünstigun-
gen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,
Weltanschauung oder politischer Gegnerschaft
gegen den Nationalsozialismus verfolgt worden
sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und
ihre Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft und aus
Gewerbebetrieb auf Grund ordnungsmäßiger Buch-
führung nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 ermitteln,
können auf Antrag bis zu 50 vom Hundert der
Summe der nicht entnommenen Gewinne, höchstens
aber 20000Deutsche Mark als Sonderausgaben vom
Gesamtbetrag der Einkünfte abziehen. Als nicht ent-
nommen gilt auch der Teil der Summe der Gewinne,
der zur Zahlung der auf die Betriebsvermögen ent-
fallenden Abgaben nach dem Lastenausgleichsgesetz
verwendet wird. Der als steuerbegünstigt in An-
spruch genommene Teil der Summe der Gewinne
ist bei der Veranlagung besonders festzustellen.

(2) Übersteigen in einem der auf die Inanspruch-
nahme der Steuerbegünstigung (Absatz 1) folgenden
drei Jahre bei dem Steuerpflichtigen oder seinem
Gesamtrechtsnachfolger die Entnahmen aus dem Be-
trieb die Summe der bei der Veranlagung zu be-
rücksichtigenden Gewinne aus Land- und Forstwirt-
schaft und aus Gewerbebetrieb, so ist der überstei-
gende Betrag (Mehrentnahme) bis zur Höhe des be-
sonders festgestellten Betrags (Absatz 1 letzter Satz)
dem Einkommen im Jahr der Mehrentnahme zum
Zweck der Nachversteuerung hinzuzurechnen. Be-
träge, die zur Zahlung der auf die Betriebsvermögen
entfallenden Abgaben nach dem Lastenausgleichs-
gesetz verwendet werden, rechnen auch in diesem
Fall nicht zu den Entnahmen. Soweit Entnahmen zur
Zahlung von Erbschaftsteuer auf den Erwerb des



Betriebsvermögens von Todes wegen oder auf den
Übergang des Betriebsvermögens an Personen der
Steuerklasse I des $ 9 des Erbschaftsteuergesetzes
verwendet werden oder soweit sich Entnahmen
durch Veräußerung des Betriebs ($$ 14 und 16) er-
geben, unterliegen sie einer Nachversteuerung mit
den Sätzen des $ 34 Abs. 1; das gilt nicht für die
Veräußerung eines Teilbetriebs und im Fall der Um-
wandlung in eine Kapitalgesellschaft. Auf Antrag
des Steuerpflichtigen ist eine Nachversteuerung
auch dann vorzunehmen, wenn in dem in Betracht
kommenden Jahr eine Mehrentnahme nicht vor-
liegt.

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten
entsprechend für den Gewinn aus selbständiger Ar-
beit mit der Maßgabe, daß dieser Gewinn hinsicht-
lich der Steuerbegünstigung (Absatz 1) und der
Nachversteuerung(Absatz2) für sich zu behandeln
ist.

(4) Die Steuerbegünstigung nach den Absätzen 1
bis 3 kann nur für den Veranlagungszeitraum, in
dem der Steuerpflichtige im Geltungsbereich dieses
Gesetzes erstmals Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Ar-
beit erzielt hat, und für die folgendensieben Ver-
anlagungszeiträume in Anspruch genommen wer-
den. Nach Ablauf von 20 Veranlagungszeiträumen
seit der erstmaligen Begründung eines Wohnsitzes
oder gewöhnlichen Aufenthalts im Geltungsbereich
dieses Gesetzes, frühestens jedoch seit dem 1. Ja-
nuar 1950, ist die Inanspruchnahme der Steuer-
begünstigung nach den Absätzen 1 bis 3 nicht zu-
lässig.

$10b
Steuerbegünstigte Zwecke

(1) Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirch-
licher, religiöser, wissenschaftlicher und staatspoli-
tischer Zwecke und der als besonders förderungs-
würdig anerkannten gemeinnützigen Zwecke sind
bis zur Höhe von insgesamt 5 vom Hundert des
Gesamtbetragsder Einkünfte oder 2 vom Tausend
der Summe der gesamten Umsätze und der im Ka-
lenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter als
Sonderausgabenabzugsfähig.Für wissenschaftliche
und staatspolitische Zwecke erhöht sich der Vom-
hundertsatz von 5 um weitere 5 vom Hundert. Als
Ausgabe im Sinne dieser Vorschrift gilt auch die
Zuwendung von Wirtschaftsgüternmit Ausnahme
von Nutzungen und Leistungen. Ist das Wirtschafts-
gut unmittelbar vor seiner Zuwendung einem Be-
triebsvermögen entnommen worden, so darf bei der
Ermittlung der Ausgabenhöhe der bei der Entnahme
angesetzte Wert nicht überschritten werden. In allen
übrigen Fällen bestimmt sich die Höhe der Aus-
gabe nach dem gemeinen Wert des zugewendeten
Wirtschaftsguts.

(2) Beiträge und Spenden an politische Parteien
im Sinne des $ 2 des Parteiengesetzes sind bis zur
Höhe von insgesamt 600 Deutsche Mark und im Fall
der Zusammenveranlagung von Ehegatten bis zur
Höhe von insgesamt 1200 Deutsche Mark im Kalen-
derjahr abzugsfähig.
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8 10c
Pauschbeträge für Sonderausgaben

Für Sonderausgaben im Sinne der $$ 10 und 10b
sind bei der ErmittlungdesEinkommensdie folgen-
den Pauschbeträge abzuziehen, wenn nicht höhere
Sonderausgaben nachgewiesen werden:
1. in den Fällen, in denen in den Einkünften des
SteuerpflichtigenEinnahmenaus nichtselbständi-
ger Arbeit enthalten sind:
ein Pauschbetragvon 936DeutscheMark;

2. in den Fällen, in denen in den Einkünften des
Steuerpflichtigen wiederkehrende Bezüge ($ 22
Ziff. 1), jedoch keine Einnahmen aus nichtselb-
ständiger Arbeit enthalten sind:
ein Pauschbetrag von 636Deutsche Mark;

3. in anderen Fällen:
ein Pauschbetrag von 200Deutsche Mark.

Bei Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b zusammen
veranlagt werden, wird für jeden Ehegatten der für
ihn in Betracht kommende Pauschbetrag mit der
Maßgabe gewährt, daß der Pauschbetrag nach Zif-
fer 3 nicht doppelt oder neben den Pauschbeträgen
nach Ziffer 1 oder Ziffer 2 abgezogen werden kann,
wenn die Einkünfte der Ehegatten, die nicht Ein-
künfte aus nichtselbständiger Arbeit sind, insgesamt
nicht 800Deutsche Mark übersteigen.

$10d
Verlustabzug

Steuerpflichtige, die den Gewinn nach $ 4 Abs.1
oder nach$ 5 auf Grund ordnungsmäßigerBuchfüh-
rung ermitteln, können die Verluste der fünf vor-
angegangenen Veranlagungszeiträume aus Land-
und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus
selbständiger Arbeit wie Sonderausgaben vom Ge-
samtbetrag der Einkünfte abziehen, soweit ihnen ein
Ausgleich oder Abzug der Verluste in den vorange-
gangenen Veranlagungszeiträumen nicht möglich
war.

6. Vereinnahmung und Verausgabung

$11
(1) Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahrs

bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zugeflos-
sen sind. Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen,
die dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn
oder kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahrs,
zu dem sie wirtschaftlich gehören, zugeflossen sind,
gelten als in diesem Kalenderjahr bezogen. Die Vor-
schriften über die Gewinnermittlung ($ 4 Abs. 1, $ 5)
bleiben unberührt.

(2) Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzuset-
zen, in dem sie geleistet worden sind. Für regel-
mäßig wiederkehrende Ausgaben gilt Absatz 1
Satz 2 entsprechend. Die Vorschriften über die
Gewinnermittlung ($ 4 Abs. 1, $ 5) bleiben unbe-
rührt.
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7. Nicht abzugsfähige Ausgaben

$12
Unbeschadet der Vorschrift des $ 10 dürfen weder

bei den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamt-
betrag der Einkünfte abgezogen werden
1. die für den Haushalt des Steuerpflichtigen und

für den Unterhalt seiner Familienangehörigen
aufgewendeten Beträge. Dazu gehören auch die
Aufwendungen für die Lebensführung, die die
wirtschaftlicheoder gesellschaftlicheStellungdes
Steuerpflichtigen mit sich bringt, auch wenn sie
zur Förderung des Berufs oder der Tätigkeit des
Steuerpflichtigen erfolgen;

2. freiwillige Zuwendungen und Zuwendungen an
eine gegenüber dem Steuerpflichtigen oder sei-
nem Ehegatten gesetzlich unterhaltsberechtigte
Person oder deren Ehegatten, auc; wenn diese
Zuwendungen auf einer besonderen Verein-
barung beruhen;

3. die Steuern vom Einkommen und sonstige Per-
sonensteuern sowie die Umsatzsteuer für cer
Eigenverbrauch und für Lieferungen oder son-
stige Leistungen, die Entnahmen sind.

8. Die einzelnen Einkunftsarten
a) Land- und Forstwirtschaft

($2Abs. 3Ziff. 1)

$ 13
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

(1) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind
1. Einkünfte aus dem Betrieb von Landwirtschaft,

Forstwirtschaft, Weinbau, Gartenbau, Obstbau,
Gemüsebau, Baumschulen und aus allen Betrie-
ben, die Pflanzen und Pflanzenteile mit Hilfe der
Naturkräfte gewinnen. Zu diesen Einkünften ge-
hören auch die Einkünfte aus der Tierzucht und
Tierhaltung,wennimWirtschaftsjahr
für die ersten 20 Hektar

nicht mehr als 10 Vieheinheiten,
für die nächsten 10Hektar

nicht mehr als 7 Vieheinheiten,
für die nächsten 10Hektar

nicht mehr als 3 Vieheinheiten
und für die weitere Fläche

nicht mehr als 1,5 Vieheinheiten
je Hektar der vom Inhaber des Betriebs regel-
mäßig landwirtschaftlich genutzten Fläche erzeugt
oder gehalten werden. Die Tierbestände sind nach
dem Futterbedarf in Vieheinheiten umzurechnen.
851 Abs. 2 bis 5 und $ 122Abs. 2 des Bewertungs-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 10. Dezember 1965 (Bundesgesetzbl. I
S. 1861), zuletzt geändert durch das Bewertungs-
änderungsgesetz 1971 vom 27. Juli 1971 (Bundes-

gesetzbl.I S.1157), sind anzuwenden. Die Ein-
künfte aus Tierzucht und Tierhaltung einer Ge-
sellschaft, bei der die Gesellschafter als Unter-
nehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind, gehö-
ren zu den Einkünften im Sinne des Satzes 1,
wenn die Voraussetzungendes$ 5l a desBewer-
tungsgesetzes erfüllt sind und andere Einkünfte
der Gesellschafter aus dieser Gesellschaft zu den
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft ge-
hören;

2. Einkünfte aus Binnenfischerei, Teichwirtschaft,
Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirt-
schaft, Imkerei und Wanderschäferei; \

3. Einkünfte aus Jagd, wenn diese mit dem Betrieb
einer Landwirtschaft oder einer Forstwirtschaft
im Zusammenhang steht;

4. Einkünfte von Hauberg-, Wald-, Forst- und Laub-
genossenschaften und ähnlichen Realgemeinden
im Sinne des $ 3 Abs. 2 des Körperschaftsteuer-
gesetzes.
(2) Zu den Einkünften im Sinne des Absatzes1

gehören auch
1. Einkünfte aus einem land- und forstwirtschaft-

lichen Nebenbetrieb. Als Nebenbetrieb gilt ein
Betrieb, der dem land- und forstwirtschaftlichen
Hauptbetrieb zu dienen bestimmt ist;

2. der NutzungswertderWohnungdesSteuerpflich-
tigen, wenn die Wohnung die bei Betrieben glei-
cher Art übliche Größe nicht überschreitet.

(3) Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
werden bei der Ermittlung des Gesamtbetragsder
Einkünfte nur berücksichtigt, soweit sie den Betrag
von 1200 DeutscheMark übersteigen. Bei Ehegatten,
die nach den $$ 26, 26b zusammen veranlagt wer-
den, erhöht sich der Betrag von 1200Deutsche Mark
auf 2 400Deutsche Mark.

(4) Werden einzelne Wirtschaftsgüter eines land-
und forstwirtschaftlichen Betriebs auf einen der ge-
meinschaftlichenTierhaltung dienendenBetrieb im
Sinne des $ 34 Abs. 6a des Bewertungsgesetzes einer
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft oder eines
Vereins gegen Gewährung von Mitgliedsrechten
übertragen, so ist die auf den dabei entstehenden
Gewinn entfallende Einkommensteuer auf Antrag in
jährlichen Teilbeträgen zu entrichten. Der einzelne
Teilbetrag muß mindestens ein Fünftel dieser Steuer
betragen.

8 14
Veräußerung des Betriebs

Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
gehören auch Gewinne, die bei der Veräußerung
eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs oder
Teilbetriebs oder eines Anteils an einem land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen erzielt wer-
den. $ 16 Abs. 1 Ziff. 1 letzter Halbsatz und Abs. 2
bis 5 gilt mit der Maßgabe entsprechend, daß der
Freibetrag nach $ 16 Abs. 4 nicht zu gewähren ist,
wenn der Freibetrag nach $ 14a Abs. 1 gewährt
wird.
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Vergünstigungen bei der Veräußerung

bestimmter land- und forstwirtschaftlicher Betriebe
(1) Veräußert ein Steuerpflichtiger nach dem

30. Juni 1970 und vor dem 1. Januar 1974 seinen
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb im ganzen,
so wird auf Antrag der Veräußerungsgewinn ($ 16
Abs. 2) nur insoweit zur Einkommensteuer heran-
gezogen, als er den Belrag von 60000 Deutsche
Mark übersteigt, wenn
1. der für den Zeitpunkt der Veräußerung maßge-

bende Einheitswert des Betriebs, der nach den
Wertverhältnissen vom 1. Januar 1935 festge-
stellt worden ist, 25000 Deutsche Mark nicht
übersteigt; bei Veräußerungen nach dem 31.De-
zember 1970 ist das Einheitswertanpassungs-
gesetz vom 22. Juli 1970 (Bundesgesetzbl. I
S. 1118)zu berücksichtigen,

2. die Einkünfte des Steuerpflichtigen im Sinne des
$ 2 Abs. 3 Ziff. 2 bis 7 in den dem Veranlagungs-
zeitraum der Veräußerung vorangegangenen
beiden Veranlagungszeiträumen jeweils den Be-
trag von 12.000Deutsche Mark nicht überstiegen
haben. Bei Ehegatten, die nicht dauernd getrennt
leben, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß die Ein-
künfte beider Ehegatten zusammen jeweils 24 000
Deutsche Mark nicht überstiegen haben.

Ist im Zeitpunktder Veräußerungein nachZiffer 1
maßgebender Einheitswert nicht festgestellt oder
sind bis zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen
für eine Wertfortschreibung erfüllt, so ist der Wert
maßgebend, der sich für den Zeitpunkt der Veräuße-
rung alsEinheitswertergebenwürde.

(2) Der Anwendung des Absatzes 1 und des $ 34
Abs. 1 steht nicht entgegen, wenn die zum land- und
forstwirtschaftlichen Vermögen gehörenden Ge-
bäude mit dem dazugehörigen Grund und Boden
nicht mitveräußert werden. In diesem Fall gelten die
Gebäude mit dem dazugehörigen Grund und Boden
als entnommen.

(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des
Betriebs, wenn

1. die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sind
und

2. der Steuerpflichtige seinen land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb zum Zwecke der Strukturver-
besserungnachMaßgabe des $ 41 Abs, 1 Buch-
stabe c des Gesetzes über eine Altershilfe für
Landwirte abgegebenhat und dies durch eine
Bescheinigung der zuständigen Alterskasse nach-
weist.

$ 16Abs. 3 Satz3 und4 gilt entsprechend.
(4) Absatz 1 mit Ausnahme der Ziffern 1 und 2

gilt entsprechend, wenn nur ein Teil des zu einem
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb gehörenden
Grund und Bodens veräußert wird und der Veräuße-
Tungspreis innerhalb von sechs Monaten nach der
Veräußerung zur Tilgung von Schulden des land-
und forstwirtschaftlichen Betriebs oder zur Abfin-

1903

dung weichender Erben verwendet wird. Der Frei-
betrag von 60000 Deutsche Mark wird für alle
Veräußerungen im Sinne des Satzes 1, die nach dem
30. Juni 1970und vor dem 1. Januar 1974erfolgen,
insgesamt nur einmal gewährt.

b) Gewerbebetrieb
($2Abs. 3 Ziff. 2)

$15
Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind
1. Einkünfte aus gewerblichenUnternehmen.Dazu

gehören auch Einkünfte aus gewerblicher Boden-
bewirtschaftung, z.B. aus Bergbauunternehmen
und aus Betrieben zur Gewinnung von Torf,
Steinen und Erden, soweit sie nicht land- oder
forstwirtschaftliche Nebenbetriebe sind;

2. die Gewinnanteile der Gesellschafter einer offe-
nen Handelsgesellschaft, einer Kommandit-
gesellschaft und einer anderen Gesellschaft, bei
der der Gesellschafter als Unternehmer (Mit-
unternehmer) anzusehen ist, und die Vergütun-
gen, die der Gesellschafter von der Gesellschaft
für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft
oder für die Hingabe von Darlehen oder für die
Überlassung von Wirtschaftsgütern bezogen hat;

3. die Gewinnanteile der persönlich haftenden Ge-
selischaftereiner Kommanditgesellschaftauf Ak-
tien, soweit sie nicht auf Anteile am Grund-
kapital entfallen, und die Vergütungen, die der
persönlich haftende Gesellschafter von der Ge-
sellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der Ge-
sellschaft oder für die Hingabe von Darlehen
oder für die Überlassung von Wirtschaftsgütern
bezogen hat.

$ 16
Veräußerung des Betriebs

(1}Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehö-
ren auch Gewinne, die erzielt werden bei der Ver-
äußerung

1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines Teil-
betriebs; als Teilbetrieb gilt auch die Beteiligung
an einer Kapitalgesellschaft, wenn die Beteili-
gung das gesamte Nennkapital der Gesellschaft
oder alle Kuxe der bergrechtlichenGewerkschaft
umfaßt;

2. des Anteils eines Gesellschafters, der als Unter-
nehmer(Mitunternehmer)desBetriebsanzusehen
ist ($15Ziff. 2);

3. des Anteils eines persönlich haftenden Gesell-
schafterseinerKommanditgesellschaftauf Aktien
($15Ziff. 3).
(2) Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1

ist der Betrag,um den der Veräußerungspreisnach
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Abzug der Veräußerungskosten den Wert des Be-
triebsvermögens (Absatz 1 Ziff. 1) oder den Wert
des Anteils am Betriebsvermögen (Absatz 1 Ziff. 2
und 3) übersteigt. Der Wert des Betriebsvermögens
oder des Anteils ist für den Zeitpunkt der Veräuße-
rung nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 zu ermitteln.

(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des
Gewerbebetriebs. Werden die einzelnen dem Be-
trieb gewidmeten Wirtschaftsgüter im Rahmen der
Aufgabe des Betriebs veräußert, so sind die Ver-
äußerungspreise anzusetzen. Werden die Wirt-
schaftsgüter nicht veräußert, so ist der gemeine
Wert im Zeitpunkt der Aufgabe anzusetzen. Bei
Aufgabe eines Gewerbebetriebs,an dem mehrere
Personen beteiligt waren, ist für jeden einzelnen
Beteiligten der gemeine Wert der Wirtschaftsgüter
anzusetzen, die er bei der Auseinandersetzung er-
halten hat.

(4) Der Veräußerungsgewinn wird zur Einkom-
mensteuernur herangezogen,soweiter bei der Ver-
äußerung des ganzen Gewerbebetriebs 30000 Deut-
sche Mark und bei der Veräußerung eines Teil-
betriebs oder eines Anteils am Betriebsvermögen
den entsprechenden Teil von 30 000 Deutsche Mark
übersteigt. Der Freibetrag ermäßigt sich um den Be-
trag, um den der Veräußerungsgewinn bei der Ver-
äußerung des ganzen Gewerbebetriebs 100000Deut-
scheMark und bei der Veräußerung eines Teilbe-
triebs oder eines Anteils am Betriebsvermögen den
entsprechenden Teil von 100000 Deutsche Mark
übersteigt. An die Stelle der Beträge von 30000
Deutsche Mark tritt jeweils der Betrag von 60000
Deutsche Mark und an die Stelle der Beträge von
100000 Deutsche Mark jeweils der Betrag von
200000 Deutsche Mark, wenn der Steuerpflichtige
nach Vollendung seines 55.Lebensjahrs oder we-
gen dauernder Berufsunfähigkeit seinen Geweibe-
betrieb veräußert oder aufgibt.

(5) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-
gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen,
wenn der Steuerpflichtige den veräußerten Betrieb
oder Teilbetrieb oder den veräußerten Anteil am
Betriebsvermögeninnerhalb der letzten fünf Jahre
vor der Veräußerung erworben und infolge des Er-
werbs Erbschaftsteuer entrichtet hat.
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Veräußerungvon Anteilen an Kapitalgesellschaiten

bei wesentlicher Beteiligung
(1) Zu denEinkünftenausGewerbebetriebgehört

auch der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen
an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer
innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der Ge-
sellschaftwesentlichbeteiligtwar und die innerhalb
eines Veranlagungszeitraums veräußerten Anteile
eins vom Hundert des Kapitals der Gesellschaft
übersteigen. Anteile an einer Kapitalgesellschaft
sind Aktien, Anteile an einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, Kuxe, Genußscheine oder ähn-
liche Beteiligungen und Anwartschaften auf solche
Beteiligungen. Eine wesentliche Beteiligung ist ge-
geben, wenn der Veräußerer an der Gesellschaft zu

mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar
beteiligt war. Hat der Veräußerer den veräußerten
Anteil innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Ver-
äußerung unentgeltlich erworben, so gilt Satz 1 ent-
sprechend, wenn der Veräußerer zwar nicht selbst,
aber der Rechtsvorgänger oder, sofern der Anteil
nacheinander unentgeltlich übertragen worden ist,
einer der Rechtsvorgänger innerhalb der letzten fünf
Jahre wesentlich beteiligt war.

(2) Veräußerungsgewinnim SinnedesAbsatzes1
ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten die Anschaffungs-
kosten übersteigt. Hat der Veräußerer den veräußer-
ten Anteil unentgeltlich erworben, so sind als An-
schaffungskosten des Anteils die Anschaffungs-
kosten des Rechtsvorgängers maßgebend, der den
Anteil zuletzt entgeltlich erworben hat.
(3) Der Veräußerungsgewinnwird zur Einkom-

mensteuernur herangezogen,soweit er den Teil
von 20.000Deutsche Mark übersteigt, der dem ver-
äußerten Anteil an der Kapitalgesellschaft ent-
spricht. Der Freibetrag ermäßigt sich um den Betrag,
um den der Veräußerungsgewinn den Teil von
80000 Deutsche Mark übersteigt, der dem veräußer-
ten Anteil an der Kapitalgesellschaft entspricht. $ 16
Abs. 5gilt entsprechend.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn
eine Kapitalgesellschaft aufgelöst wird oder wenn
ihr Kapital herabgesetzt und an die Anteilseigner
zurückgezahlt wird, soweit die Rückzahlung nicht
als Cewinnanteil (Dividende) gilt. In diesen Fällen
ist als Veräußerungspreis der gemeine Wert des
dem Anteilseigner zugeteilten oder zurückgezahlten
Vermögens der Kapitalgesellschaft anzusetzen.

c) Selbständige Arbeit

($2Abs. 3Ziff. 3)
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(1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind

1. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu der
freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbständig
ausgeübtewissenschäftliche, künstlerische, schrift-
stellerische, unterrichtende oder erzieherische
Tätigkeit, die selbständige Berufstätigkeit der
Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare,
Patentanwälte, Vermessungsingenieure, Ingeni-
eure, Architekten, Handelschemiker, Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater, beratenden Volks- und Be-
triebswirte, vereidigten Buchprüfer (vereidigten
Bücherrevisoren),. Steuerbevollmächtigten, . Heil-
praktiker, Dentisten, Krankengymnasten, Journa-
listen, Bildberichterstatter, Dolmetscher, Überset-
zer, Lotsen und ähnlicher Berufe. Ein Angehöriger.
eines freien Berufs im Sinne der Sätze 1 und 2
ist auch dann freiberuflich tätig, wenn er sich der
Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte be-
dient; Voraussetzung ist, daß er auf Grund eige-
ner Fachkenntnisse leitend und eigenverantwort-



lich tätig wird. Eine Vertretung im Fall vorüber-
gehender Verhinderung steht der Annahme einer
leitenden und eigenverantwortlichen Tätigkeit
nicht entgegen;

2. Einkünfte der Einnchmer einer staatlichen Lotte-
rie, wenn sie nicht Einkünfte aus Gewerbebetrieb
sind;

3. Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit,
2.B. Vergütungen für die Vollstreckung von
Testamenten, für Vermögensverwaltung und für
die Tätigkeit alsAufsichtsratsmitglied.

(2) Einkünfte nach Absatz 1 sind auch dann
steuerpflichtig, wenn es sich nur um eine vorüber-
gehende Tätigkeit handelt.

(3) Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit
gehört auch der Gewinn, der bei der Veräußerung
des Vermögens oder eines selbständigen Teils des
Vermögens oder eines Anteils am Vermögen erzielt
wird, dasder selbständigenArbeit dient.$ 16Abs. 1
Ziff. 1 letzter Halbsatz und Abs. 2 bis 5 gelten ent-
sprechend.

(4) Bei der Ermittlung des Einkommenswerden
5 vom Hundert der Einnahmen aus freier Berufs-
tätigkeit, höchstens jedoch 1200 Deutsche Mark
jährlich, abgesetzt, wenn die Einkünfte aus der
freien Berufstätigkeit die anderen Einkünfte über-
wiegen.

d) NichtselbständigeArbeit
(82Abs. 3 Ziff. 4)

$ 19
(1) Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Ar-

beit gehören
1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und

andere Bezüge und Vorteile, die für eine Beschäf-
tigung im öffentlichen oder privaten Dienst ge-
währt werden;

2. Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisen-
gelder und andere Bezüge und Vorteile aus frü-
heren Dienstleistungen.

Es ist gleichgültig, ob es sich um laufende oder um
einmalige Bezüge handelt und ob ein Rechtsanspruch
auf sie besteht.
(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus nicht-

selbständiger Arbeit ist vor Abzug der Werbungs-
kosten ($$ 9, 9a Ziff. 1) ein Betrag von 240Deutsche
Mark jährlich, höchstensjedochein Betrag in Höhe
der Einnahmen, abzuziehen (Arbeitnehmer-Freibe-
trag).
(3) Von Versorgungsbezügenbleibt ein Betragin

Höhe von 25 vom Hundert dieser Bezüge, höchstens
jedoch insgesamt ein Betrag von 2400 Deutsche
Mark im Veranlagungszeitraum,steuerfrei.Versor-
gungsbezüge sind Bezüge und Vorteile aus früheren
Dienstleistungen, die
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1. als Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld, Un-
terhaltsbeitragoderals gleichartigerBezug
a) auf Grund beamtenrechtlicher oder entspre-

chender gesetzlicher Vorschriften,
b) nach beamtenrechtlichen Grundsätzen von

Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen
Verbändenvon Körperschaften

oder
2. in anderen Fällen wegen Erreichens einer Alters-

grenze, Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit
oder als Hinterbliebenenbezügegewährtwerden;
Bezüge, die wegen Erreichens einer Altersgrenze
gewährt werden, gelten erst dann als Versor-
gungsbezüge, wenn der Steuerpflichtige das
62.Lebensjahr vollendet hat.

e) Kapitalvermögen '
(82Abs. 3Ziff. 5)

$20
(1) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-

hören
1. Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen, Ausbeuten

und sonstige Bezüge aus Aktien, Kuxen, Genuß-
scheinen, Anteilen an Gesellschaften mit be-
schränkterHaftung,an Erwerbs-undWirtschafts-
genossenschaften und Kolonialgesellschaften, aus
Anteilen an der Reichsbank und bergbautreiben-
den Vereinigungen, die die Rechte einer juristi-
schenPersonhaben;

2. Einkünfte aus der Beteiligungan einemHandels-
gewerbe als stiller Gesellschafter;

3. Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden und
Renten aus Rentenschulden. Bei Tilgungshypo-
theken und Tilgungsgrundschuldenist nur der
Teil der Zahlung steuerpflichtig, der als Zins auf
den jeweiligen Kapitalrest entfällt;

4. Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen jeder
Art, z.B. aus Darlehen, Anleihen, Einlagen und
Guthaben bei Sparkassen,Banken und anderen
Kreditanstalten;

5. Diskontbeträge von Wechseln und Anweisungen
einschließlich der Schatzwechsel.
(2) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-

hörenauch
1. besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den

in Absatz 1 bezeichneten Einkünften oder an
deren Stelle gewährt werden;

2. Einkünfte aus der Veräußerung von Dividenden-
scheinen, Zinsscheinen und sonstigen Ansprü-
chen, wenn die dazugehörigenAktien, Schuld-
verschreibungen oder sonstigen Anteile nicht
mitveräußert werden.

(3) Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2
bezeichneten Art zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständi-
ger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung
gehören, sind sie diesen Einkünften zuzurechnen.
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fi) Vermietung und Verpachtung
($2Abs. 3Ziff. 6)

$ 21
(1) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

sind
1. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von
unbeweglichem Vermögen, insbesondere von
Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen, Schif-
fen, die in ein Schiffsregister eingetragen sind,
und Rechten, die den Vorschriften des bürger-
lichen Rechts über Grundstücke unterliegen
(z.B. Erbbaurecht, Erbpachtrecht, Mineralgewin-
nungsrect);

2. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von
Sachinbegriffen, insbesondere von beweglichem
Betriebsvermögen;

3. Einkünfte aus zeitlich begrenzter Überlassung
von Rechten, insbesondere von schriftstelleri-
schen, künstlerischen und gewerblichen Urheber-
rechten, von gewerblichen Erfahrungen und von
Gerechtigkeiten und Gefällen;

4. Einkünfte aus der Veräußerung von Miet- und
Pachtzinsforderungen, auch dann, wenn die Ein-
künfte im Veräußerungspreisvon Grundstücken
enthalten sind und die Miet- oder Pachtzinsen
sich auf einen Zeitraum beziehen, in dem der
Veräußerer noch Besitzer war.

(2) Zu den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung gehört auch der Nutzungswert der Woh-
nung im eigenen Haus oder der Nutzungswert einer
dem Steuerpflichtigen ganz oder teilweise unent-
geltlich überlassenenWohnung einschließlich der
zugehörigen sonstigen Räume und Gärten.

(3) Einkünfte der in den Absätzen 1und 2 bezeich-
neten Art sind Einkünften aus anderen Einkunfts-
arten zuzurechnen, soweit sie zu diesen gehören.

g) Sonstige Einkünite
($2 Abs. 3Ziff. 7)

$22
Arten der sonstigen Einkünfte

Sonstige Einkünfte sind
1, Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, soweit

sie nicht zu den in $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6 bezeich-
neten Einkunftsarten gehören. Werden die Be-
züge freiwillig oder einer gesetzlich unterhalts-
berechtigten Person gewährt, so sind sie nicht
dem Empfänger zuzurechnen, wenn der Geber
unbeschränkt steuerpflichtig ist. Zu den in Satz 1
bezeichneten Einkünften gehören auch
a) Leibrenten insoweit, als in den einzelnen Be-

zügen Einkünfte aus Erträgen des Renten-
rechts enthalten sind. Als Ertrag des Renten-
rechts gilt für die gesamte Dauer des
Rentenbezugsder Unterschiedzwischen dem
Jahresbetrag der Rente und dem Betrag, der
sich bei gleichmäßiger Verteilung des Kapital-

werts der Rente auf ihre voraussichtliche
Laufzeit ergibt; dabei ist der Kapitalwert nach
dieser Laufzeit zu berechnen. Der Ertrag des
Rentenrechts (Ertragsanteil) ist aus der nach-
stehenden Tabelle zu entnehmen:

RE Iortrags-|"Yorkente[Ertrags-|derrente[Ertrags-
vollendetes| anteil| vollendetes| @nteil| vollendetes anteil
Lebensjahr . Lebensjahr . Lebensjahr .
desRenten- ın desRenten- ın desRenten- ın
berechtigten| Y-F- | berechtigten| H. | berechtigten v.H.

0 63 39 43 64 21
1bis 3 64 40 42 65 20
Abis 5 | 63| 41bis 42 41 66 19
6bis 8 62 43 40 67 18
9 bis 10 61 44 39 68 17
11bis 12| 60 45 38 69 16
13bis 14| 59 46 37 70bis 71 15
15bis 16| 58 47 36 72 14
17bis18 | 57 | 48bis49 | 35 73 13
19bis 20| 56 50 34 74 12

21 55 51 33 75bis 76 11
22bis 23 | 54 52 32 77 10
24 bis 25| 53 53 3 78bis 79 9

26 52 54 30 80 8
27bis28 | 51 55 29 81bis 82 7
29bis 30| 50 56 28 | 83bis 84 6

3 49 57 27 | 85bis 86 5
32 48 58 26| 87bis 89 4

33bis 34| 47 59bis 60| 25| YObis 92 3
35 46 61 24| 93 bis 98 2

36bis 37| 45 62 23 ab 99 1
38 44 63 22
Die Ermittlung des Ertrags aus Leibrenten, die
vor dem 1. Januar 1955 zu laufen begonnen
haben, und aus Renten, deren Dauer von
der Lebenszeit mehrerer Personen oder einer
anderen Person als des Rentenberechtigten
abhängt, sowie aus Leibrenten, die auf eine
bestimmte Zeit beschränkt sind, wird durch
eine Rechtsverordnung bestimmt;

b) Einkünfte aus Zuschüssen und sonstigen Vor-
teilen, die als wiederkehrende Bezüge ge-
währt werden;

des $ 23;

anderen Einkunftsarten ($ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6)
noch zu den Einkünften im Sinne der Ziffer 1 oder
Ziffer 2 gehören, z.B. Einkünfte aus gelegent-
lichen Vermittlungen und aus der Vermietung be-
weglicher Gegenstände. Solche Einkünfte sind
nicht steuerpflichtig, wenn sie weniger als 500
DeutscheMark im Kalenderjahr betragenhaben.
Übersteigendie Werbungskostendie Einnahmen,
so darf der übersteigende Betrag bei Ermittlung
des Einkommens nicht ausgeglichen werden ($2
Abs. 2).

823
Spekulationsgeschäfte

(1) Spekulationsgeschäfte ($ 22 Ziff. 2) sind
1. Veräußerungsgeschäfte, bei denen der Zeitraum

zwischen Anschaffung und Veräußerung beträgt:



a) bei Grundstücken und Rechten, die den Vor-
schriften des bürgerlichen Rechts über Grund-
stücke unterliegen (z. B. Erbbaurecht, Erbpacht-
recht, Mineralgewinnungsrecht), nicht mehr
als zwei Jahre,

b) bei anderen Wirtschaftsgütern, insbesondere
bei Wertpapieren, nicht mehr als sechs Mo-
nate;

2. Veräußerungsgeschäfte, bei denen die Veräuße-
rung der Wirtschaftsgüter früher erfolgt als der
Erwerb.
(2) Außer Ansatz bleiben die Einkünfte aus der

Veräußerung von
1. Schuld- und Rentenverschreibungenvon Schuld-

nern, die Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im
Inland haben, es sei denn, daß bei ihnen neben
der festen Verzinsung ein Recht auf Umtausch in
Gesellschaftsanteile (Wandelanleihen)oder eine
Zusatzverzinsung, die sich nach der Höhe derGe-
winnausschüttung des Schuldners richtet, einge-
räumt ist oder daß sie von dem Steuerpflichtigen
im Ausland erworben worden sind;

2. Forderungen,die in ein inländischesöffentliches
Schuldbuch eingetragen sind.
(3) Spekulationsgeschäfte liegen nicht vor, wenn

Wirtschaftsgüter veräußert werden, deren Wert bei
Einkünften im Sinne des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6 an-
zusetzen ist.
(4) Gewinn oder Verlust aus Spekulationsgeschäf-

ten ist der Unterschied zwischen dem Veräußerungs-
preis einerseits und den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten und den Werbungskosten anderer-
seits. Gewinne aus Spekulationsgeschäften bleiben
steuerfrei, wenn der aus Spekulationsgeschäften er-
zielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als
1000 DeutscheMark betragen hat. Verluste aus
Spekulationsgeschäftendürfennur bis zur Höhe des
Spekulationsgewinns, den der Steuerpflichtige im
gleichen Kalenderjahr erzielt hat, ausgeglichen wer-
den.

h) Gemeinsame Vorschriften

$24
Zu den Einkünften im Sinne des $ 2 Abs. 3 ge-

hören auch
1. Entschädigungen, die gewährt worden sind

a) als Ersatz für entgangene oder entgehende
Einnahmen oder

b) für die Aufgabe oder Nichtausübung einer
Tätigkeit, für die Aufgabeeiner Gewinnbetei-
ligung oder einer Anwartschaft auf eine
solche;

c) als Ausgleichszahlungen an Handelsvertreter
nach $ 89 b des Handelsgesetzbuchs;

2. Einkünfte aus einer ehemaligen Tätigkeit im
Sinne des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 4 oder aus einem
früheren Rechtsverhältnis im Sinne des 82
Abs. 3 Ziff. 5 bis 7, und zwar auch dann, wenn sie
dem Steuerpflichtigen als Rechtsnachfolger zu-
fließen;
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3. Nutzungsvergütungen für die Inanspruchnahme
von Grundstücken für öffentliche Zwecke sowie
Zinsen auf solche Nutzungsvergütungen und auf
Entschädigungen, die mit der Inanspruchnahme
von Grundstücken für Öffentliche Zwecke zusam-
menhängen.

II. Veranlagung

$25
Veranlagungszeitraum

(1) Die Einkommensteuer wird nach Ablauf des
Kalenderjahrs (Veranlagungszeitraum) nach dem
Einkommen veranlagt, das der Steuerpflichtige in
diesem Veranlagungszeitraum bezogen hat, soweit
nicht nach den $$ 46 und 46a eine Veranlagung
unterbleibt.
(2) Hat die Steuerpflicht nicht während des vollen

Veranlagungszeitraums bestanden, so wird das
während der Dauer der Steuerpflicht bezogene Ein-
kommen zugrunde gelegt. In diesem Fall kann die
Veranlagung bei Wegfall der Steuerpflicht sofort
vorgenommen werden.

$26
Veranlagung von Ehegatten

(1) Ehegatten, die beide unbeschränkt steuer-
pflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben und
bei denen diese Voraussetzungen zu Beginn des
Veranlagungszeitraums vorgelegen haben oder im
Laufe des Veranlagungszeitraums eingetreten sind,
können zwischen getrennter Veranlagung ($ 26a),
Zusammenveranlagung ($ 26b) und — jedoch nur
für den Veranlagungszeitraum der Eheschließung -
der besonderen Veranlagung nach $ 26c wählen.
Eine Ehe, die im Laufe des Veranlagungszeitraums
aufgelöst worden ist, bleibt für die Anwendung des
Satzes 1 unberücksichtigt, wenn einer der Ehegatten
in demselben Veranlagungszeitraum wieder geheira-
tet hat und bei ihm und dem neuen Ehegatten die
Voraussetzungen des Satzes 1 ebenfalls vorliegen.

(2) Ehegatten werden getrennt veranlagt, wenn
einer der Ehegatten getrennte Veranlagung wählt.
Ehegatten werden zusammen veranlagt oder — für
den Veranlagungszeitraum der Eheschließung -
nach $ 26c veranlagt, wenn beide Ehegatten die be-
treffende Veranlagungsart wählen. Die zur Aus-
übung der Wahl erforderlichen Erklärungen sind
beim Finanzamt schriftlich oder zu Protokoll abzu-
geben.
(3) Werden die nach Absatz 2 erforderlichen Er-

klärungen nicht abgegeben, so wird unterstellt, daß
die Ehegatten die Zusammenveranlagung wählen.

826a
Getrennte Veranlagung von Ehegatten

(1) Bei getrennter Veranlagung von Ehegatten in
den in $ 26 bezeichneten Fällen sind jedem Ehe-
gatten die von ihm bezogenen Einkünfte zuzurech-
nen. Einkünfte eines Ehegatten sind nicht allein
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deshalb zum Teil dem anderen Ehegatten zuzurech-
nen, weil dieser bei der Erzielung der Einkünfte mit-
gewirkt hat.

der 8$ 10 und 10b sind, soweit sie die Summe der
bei der Veranlagung jedes Ehegatten mindestens
anzusetzenden Pauschbeträge ($ 10c) übersteigen,
im Rahmen der bei einer Zusammenveranlagung der
Ehegatten in Betracht kommenden Höchstbeträge je
zur Hälfte bei den Veranlagungen der Ehegatten zu
berücksichtigen, wenn sie nicht eine andere Auftei-
lung beantragen.

(3) Die als außergewöhnliche Belastung im Sinne
der $$ 33 und 33a bei den Veranlagungen der Ehe-
gatten vom Einkommen abzuziehenden Beträge sind
insgesamt in Höhe des bei einer Zusammenveranla-
gung der Ehegatten in Betracht kommenden Betrags
zu berücksichtigen. Für die Aufteilung gilt Absatz 2
entsprechend.
(4) Die Anwendung der $$ 10a und 10d für den

Fall des Übergangs von der getrennten Veranlagung
zur Zusammenveranlagung und von der Zusammen-
veranlagung zur geirennten Veranlagung, wenn bei
beiden Ehegatten nicht entnommene Gewinne oder
nicht ausgeglichene Verluste vorliegen, wird durch
Rechtsverordnung geregelt.

$26b
Zusammenveranlagung von Ehegatten

Die Zusammenveranlagung von Ehegatten wird
nach Maßgabe des in $ 32 a Abs. 2 festgelegten Ver-
fahrens vorgenommen. Bei der Zusammenveranla-
gung sind die Einkünfte der Ehegatten zusammen-
zurechnen.

826c
Besondere Veranlagung

für den Veranlagungszeitraum der Eheschließung
(1) Bei der besonderen Veranlagung für den Ver-

anlagungszeitraum der Eheschließung werden Ehe-
gatten so behandelt, als ob sie unverheiratet wären.
Das gilt auch für die Beurteilung eines Kindschafts-
verhältnisses ($ 32 Abs. 2 Ziff. 3), wenn das Kind
bereits vor der Eheschließung zu einem der Ehe-
gatten oder beiden Ehegatten in einem Kindschafts-
verhältnis gestanden hat. $ 12 Ziff, 2 bleibt unbe-
rührt. $ 26 a Abs. 1gilt sinngemäß.

(2) Bei der besonderen Veranlagung ist $ 32a
Abs. 2 anzuwenden, wenn der zu veranlagende Ehe-
gatte zu Beginn des Veranlagungszeitraums ver-
witwet war und bei ihm die Voraussetzungen des
$ 32 a Abs. 3 vorgelegen hatten.
(3) Für die Anwendung des $ 32 Abs. 3 Ziff. 1

Buchstabe b bleiben Kinder unberücksichtigt, zu
denen das Kindschaftsverhältnis ($ 32 Abs. 2 Ziff. 3)
erst durch die Eheschließung oder im Verhältnis zu
beiden Ehegatten nach der Eheschließung begründet
wird.

527
(entfällt)

$28
Besteuerung bei fortgesetzter Gütergemeinschaft
Bei fortgesetzter Gütergemeinschaft gelten Ein-

künfte, die in das Gesamtgut fallen, als Einkünfte
des überlebenden Ehegatten, wenn dieser unbe-
schränktsteuerpflichtigist.

829
Durchschnittsätze

(1) Durchschnittsätze können durch Rechtsverord-
nung aufgestellt werden
1. für die Ermittlung des Gewinns aus Land- und

Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb oder aus
selbständiger Arbeit;

2. für die Ermittlungdes Überschussesder Einnah-
men über die Werbungskosten bei Vermietung
und Verpachtung.

(2) Die aufgestelltenDurchschnittsätzesind zu-
grunde zu legen
1. der Gewinnermittlung, wenn

a) der Steuerpflichtige nicht zur Führung von
Büchern verpflichtet ist,

b) ordnungsmäßigeBüchernicht geführtwerden
oder die Bücher sachliche Unrichtigkeit ver-
muten lassen und

c) der Umsatz die durch Rechtsverordnung zu be-
stimmende Grenze nicht übersteigt;

2. der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung, wenn die Werbungskosten
nicht ordnungsmäßigaufgezeichnetwerden oder
die AufzeichnungensachlicheUnrichtigkeit ver-
muten lassen.
(3) Der Nutzungswert der Wohnung im eigenen

Haus kann in einem Hundertsatz des zuletzt fest-
gestellten Einheitswerts des Grundstücks bemessen
werden.

(4) Der Steuerpflichtige kann nicht einwenden,
daß die Durchschnittsätze zu hoch festgesetzt seien.

$ 30
(gestrichen)

$ 31
Pauschbesteuerung

(1) Bei Personen, die durch Zuzug aus dem Aus-
land unbeschränkt steuerpflichtig werden, können
die obersten Finanzbehörden der Länder mit Zu-
stimmung des Bundesministers der Finanzen die
Einkommensteuer bis zur Dauer von zehn Jahren
seit Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht in
einem Pauschbetrag festsetzen.
(2) Die Besteuerungder Auslandsbeamtenkann

durch Rechtsverordnung abweichend von den allge-
meinen Vorschriften geregelt werden.



IV. Tarif

$ 32
Zu versteuernder Einkommensbetrag,

Freibeträge
(1) Zu versteuernder Einkommensbetrag ist das

um die nach den Absätzen 2 und 3 in Betracht kom-
menden Freibeträge und um die sonstigen vom Ein-
kommen abzuziehenden Beträge verminderte Ein-
kommen.

für das erste Kind 1200Deutsche Mark,
für das zweite Kind 1680Deutsche Mark,
für jedes weitere Kind 1800Deutsche Mark.
Ehegatten,bei denen die Voraussetzungendes
$ 26 Abs. 1 vorliegen, erhalten für dasselbe Kind
den Kinderfreibetrag nur einmal. Werden sie
nach den $$ 26, 26a getrennt oder für den Ver-
anlagungszeitraum der Eheschließung nach den
88 26, 26c veranlagt, so erhält jeder Ehegatte

(2) Kinderfreibeträge
. Kinderfreibeträge stehen dem Steuerpflichtigen
für Kinder zu, die im Veranlagungszeitraum
lebend geboren wurden oder die zu Beginn des
Veranlagungszeitraums das 18.Lebensjahr noch
nicht vollendet hatten.

. Kinderfreibeträge werden dem Steuerpflichtigen
auf Antrag gewährt
a) für Kinder, die zu Beginn des Veranlagungs-

zeitraums das 18.Lebensjahr, aber noch nicht
das 27.Lebensjahr vollendet hatten und im
Veranlagungszeitraummindestens vier Mo-
nate
aa) überwiegendauf Kosten desSteuerpflich-

tigen unterhalten und für einen Beruf
ausgebildet worden sind oder

bb) Wehrdienst (Ersatzdienst)geleistethaben,
wenn die Berufsausbildung durch die Ein-
berufung zum Wehrdienst unterbrochen
worden ist und der Steuerpflichtige vor
der Einberufung die Kosten des Unter-
halts und der Berufsausbildung überwie-
gend getragen hat oder

cc) ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des
Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen
sozialen Jahres geleistet haben;

b) für Kinder, die wegen körperlicher oder gei-
stiger Gebrechen dauernd erwerbsunfähig
sind, wenn demSteuerpflichtigenfür die Kin-
der ein Kinderfreibetrag nicht zusteht und die
Kinder im Veranlagungszeitraum mindestens
vier Monate überwiegend auf Kosten des
Steuerpflichtigen unterhalten worden sind.

Voraussetzung für die Gewährung des Kinder-
freibetrags ist, daß die eigenen Einkünfte und
Bezüge des Kindes, die zur Bestreitung seines
Unterhalts oder seiner Berufsausbildung be-
stimmt oder geeignet sind, im Veranlagungszeit-
raum nicht mehr als 7200 DeutscheMark betra-
genhaben

. Kinder im Sinne der Ziffern 1und 2 sind
a) eheliche Kinder,
b) eheliche Stiefkinder,
c) für ehelich erklärte Kinder,
d) Adoptivkinder,
e) uneheliche Kinder (jedoch nur im Verhältnis

zur leiblichen Mutter),
f) Pflegekinder.

den Kinderfreibetrag zur Hälfte, soweit nicht ein
Kinderfreibetrag nur einem der Ehegatten zu-
steht oder zu gewähren ist. Die Sätze 2 und 3 gel-
ten bei der besonderenVeranlagung der Ehe-
gatten nach $ 26c nicht für den Abzug von Kin-
derfreibeträgen für Kinder, die zu beiden Ehe-
gatten bereits vor der Eheschließungin einem
Kindschaftsverhältnis gestanden haben.
(3) Besondere Freibeträge

1. Bei Steuerpflichtigen,auf die $ 32a Abs. 2 bis 4
keine Anwendung findet und die nicht nach den
88 26, 26a getrennt veranlagt werden, ist ein
Sonderfreibetrag
a) von 840 Deutsche Mark abzuziehen, wenn sie

mindestens vier Monate vor dem Beginn des
Veranlagungszeitraums das 49.Lebensjahr
vollendet hatten, oder

b) von 1200 Deutsche Mark abzuziehen, wenn
bei ihnen mindestens ein Kinderfreibetrag
vom Einkommen abgezogen wird.

2. Bei Steuerpflichtigen, die mindestens vier Mo-
nate vor dem Beginn des Veranlagungszeitraums
das 64.Lebensjahr vollendet hatten, ist ein
Altersfreibetrag von 720 DeutscheMark abzu-
ziehen. Bei Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b
zusammen veranlagt werden und beide minde-
stens vier Monate vor dem Beginn des Veranla-
gungszeitraums das 64.Lebensjahr vollendet hat-
ten, erhöht sich der Altersfreibetrag auf 1440
Deutsche Mark.

$32a
Tarif

(1) Die zu veranlagende Einkommensteuer ergibt
sich, vorbehaltlich der $$ 34, 34b und 34c, aus der
diesem Gesetz beigefügten Anlage (Einkommen-
steuertabelle) !).
(2) Bei Ehegatten, die nach den $$ 26, 26 b zusam-

menveranlagtwerden, ist die Einkommensteuerin
der Weise zu ermitteln, daß die Einkommensteuer
von der Hälfte des zu versteuernden Einkommens-
betrags nach Absatz 1 errechnet und der sich er-
gebende Betrag sodann verdoppelt wird.

(3) Absatz 2 gilt auch bei einer verwitweten Per-
son, wenn bei ihr und ihrem verstorbenen Ehegatten
im Zeitpunkt seines Todes die Voraussetzungen des
$26Abs. 1Satz1vorgelegenhaben,
1. für den Veranlagungszeitraum, der dem Veranla-

gungszeitraum folgt, in dem der Ehegatte ver-
storbenist,

1) Hier nicht abgedruckt (s. Bundesgesetzbl. 1964I S. 894ff.).
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2. für spätereVeranlagungszeiträume,in denendie
verwitwete Person einen Kinderfreibetrag für ein
Kind erhält, das aus der Ehe mit dem Verstorbe-
nen hervorgegangen ist oder für das mindestens
einer der Ehegatten auch in dem Veranlagungs-
zeitraum, in dem der Ehegatte verstorben ist,
einen Kinderfreibetrag (Kinderermäßigung) erhal-
ten hatte.
(4) Absatz 2 gilt auch bei einer Person, deren Ehe

im Veranlagungszeitraumdurch Tod, Scheidung
oder Aufhebung aufgelöst worden ist, wenn in die-
sem Veranlagungszeitraumbei den Ehegattender
aufgelösten Ehe die Voraussetzungen des $26Abs. 1
Satz 1 vorgelegen haben, der andere Ehegatte je-
dochwieder geheiratethat und bei diesemund sei-
nemneuenEhegattendie Voraussetzungendes$ 26
Abs. 1Satz 1 ebenfalls vorliegen.

833
AußergewöhnlicheBelastungen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangs-
läufig größere Aufwendungen als der überwiegen-
denMehrzahlder SteuerpflichtigengleicherEinkom-
mensverhältnisse,gleicher Vermögensverhältnisse
und gleichen Familienstands (außergewöhnliche Be-
lastung), so wird auf Antrag die Einkommensteuer
dadurch ermäßigt, daß der Teil der Aufwendungen,
der die dem SteuerpflichtigenzumutbareEigenbe-
lastung übersteigt, vom Einkommen abgezogen
wird. Die Höhe der zumutbaren Eigenbelastung ist
nach der Höhe des Einkommens und nach dem
Familienstandzu staffeln; das Nähere wird durch
Rechtsverordnung bestimmt.

(2) Aufwendungen erwachsen dem Steuerpflichti-
gen zwangsläufig, wenn er sich ihnen aus redt-
lichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht
entziehen kann und soweit die Aufwendungen den
Umständennach notwendig sind und einen ange-
messenenBetragnicht übersteigen.Aufwendungen,
die zu denBetriebsausgaben,Werbungskostenoder
Sonderausgabengehören,bleiben dabei außer Be-
tracht; das gilt für Aufwendungen im Sinne des $ 10
Abs. 1 Ziff. 9 nur insoweit, als sie als Sonderausga-
benabgezogenwerdenkönnen.

833a
Außergewöhnliche Belastung

in besonderen Fällen
(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangs-

läufig ($ 33 Abs. 2) Aufwendungenfür den Unter-
halt und eine etwaige Berufsausbildung von Per-
sonen, für die der Steuerpflichtige keinen Kinder-
freibetrag erhält, so wird auf Antrag die Einkom-
mensteuer dadurch ermäßigt, daß die Aufwendungen,
höchstens jedoch ein Betrag von 1200 Deutsche
Mark im Kalenderjahr für jede unterhaltene Per-
son, vom Einkommen abgezogen werden. Voraus-
setzung ist, daß die unterhaltene Person kein oder
nur ein geringes Vermögen besitzt. Hat die unter-
haltene Person andere Einkünfte oder Bezüge, die
zur Bestreitung des Unterhalts bestimmt oder ge-
eignet sind, so vermindert sich der Betrag von 1200
Deutsche Mark um den Betrag, um den diese Ein-

künfte und Bezügeden Betrag von 1200 Deutsche
Mark übersteigen. Werden die Aufwendungen für
eine unterhaltene Person von mehreren Steuer-
pflichtigen getragen, so wird bei jedem der Teil des
sich hiernach ergebenden Betrags abgezogen, der
seinem Anteil am Gesamtbetrag der Leistungen ent-
spricht.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 erhöht sich auf
Antrag der Betrag von 1200 Deutsche Mark um
1200 Deutsche Mark im Kalenderjahr, wenn dem
Steuerpflichtigen für die auswärtige Unterbringung
einer in der Berufsausbildungbefindlichenunterhal-
tenen Person Aufwendungen erwachsen. Absatz 1
Satz 4 ist entsprechend anzuwenden. Für ein Kind,
für das der Steuerpflichtigeeinen Kinderfreibetrag
erhält, wird auf Antrag ein Betrag von 1200 Deut-
sche Mark vom Einkommen abgezogen, wenn im
übrigen die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen.
Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des $ 26
Abs. 1 vorliegen, erhalten für dasselbe Kind den
Betrag von 1200Deutsche Mark nur einmal.

(3) Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwen-
dungen durch die Beschäftigung einer Hausgehilfin,
so wird auf Antrag die Einkommensteuerdadurch
ermäßigt, daß die Aufwendungen, höchstens jedoch
ein Betrag von 1200DeutscheMark im Kalender-
jahr, vom Einkommen abgezogen werden, wenn
1. zum Haushalt des Steuerpflichtigen mindestens

drei Kinder gehören,die das 18.Lebensjahrnoch
nicht vollendet haben, oder

2. zum Haushalt des Steuerpflichtigen mindestens
zwei Kinder gehören, die das 18.Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, und
a) der Steuerpflichtige verheiratet ist, von sei-

nem Ehegattennicht dauernd getrennt lebt
und beide Ehegatten erwerbstätig sind, oder

b) der Steuerpflichtige unverheiratet und er-
werbstätig ist,

oder
3. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd ge-

trennt lebender Ehegatte das 60.Lebensjahr voll-
endethat
oder

4. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd ge-
trennt lebender Ehegatte oder ein zu seinem
Haushalt gehöriges Kind oder eine andere zu sei-
nem Haushalt gehörige unterhaltene Person, für
die eineErmäßigungnachAbsatz 1gewährtwird,
nicht nur vorübergehend körperlich hilflos oder
schwer körperbeschädigtist oder die Beschäfti-
gung einer Hausgehilfin wegen Krankheit einer
der genannten Personen erforderlich ist.

Wird statt einer Hausgehilfin stundenweise eine
Haushaltshilfe beschäftigt, so tritt an die Stelle des
Betrags von 1200 Deutsche Mark ein Betrag von
600 Deutsche Mark. Eine Steuerermäßigung für
mehr als eine Hausgehilfin oder Haushaltshilfe
oder für eine Hausgehilfin und eine Haushaltshilfe
steht dem Steuerpflichtigen nur zu, wenn zu seinem
Haushalt mindestens fünf Kinder gehören, die das
18.Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ehe-
gatten, bei denen die Voraussetzungen des $ 26



Abs. 1 vorliegen, können für die Zeit des Vorliegens
dieser Voraussetzungen die nach den Sätzen 1 bis 3
in Betracht kommenden Beträge insgesamt nur ein-
mal abziehen.

(4) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die
in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzun-
gen nicht vorgelegen haben, ermäßigen sich die dort
bezeichnetenBeträgeumje einZwölftel.

(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 und der
Absätze 2 und 3 kann wegen der in diesen Vor-
schriften bezeichneten Aufwendungen der Steuer-
pflichtige eine Steuerermäßigung nach $ 33 nicht in
Anspruch nehmen.

(6) Wegen der außergewöhnlichen Belastungen
Körperbehinderter, denen auf Grund ihrer Behinde-
rung nach gesetzlichen Vorschriften Renten oder
andere laufende Bezüge zustehen, sind durch Rechts-
verordnung Pauschbeträge festzusetzen. Diese sind
nach dem Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit
zu staffeln. Die Regelung kann auch auf andere
Gruppen von ähnlichen Fällen ausgedehnt werden,
soweit bei diesen übersichtlicheVerhältnisse ge-
geben sind, die eine einheitliche Beurteilung ermög-
lichen.

$ 34
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

(1) Sind in dem Einkommen außerordentliche
Einkünfte enthalten, so ist auf Antrag die darauf
entfallende Einkommensteuer nach einem ermäßig-
ten Steuersatz zu bemessen; der ermäßigte Steuer-
satz beträgt die Hälfte des durchschnittlichen
Steuersatzes, der sich ergeben würde, wenn die
Einkommensteuertabelle auf den gesamten zu ver-
steuernden Einkommensbetrag anzuwenden wäre.
Auf den restlichen zu versteuernden Einkommens-
betrag ist vorbehaltlich der Absätze 3 und 4 und der
$$ 34b und 34c die Einkommensteuertabelle anzu-
wenden. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der
Steuerpflichtige auf die außerordentlichen Einkünfte
ganz oder teilweise $ 6b oder $ 6c anwendet.

(2) Als außerordentlicheEinkünfte im Sinne des
Absatzes 1 kommen nur in Betracht
1. Veräußerungsgewinne im Sinne der $$ 14, 14a

Abs. 1, $$ 16, 17und 18Abs. 3;
2. Entschädigungen im Sinne des $ 24 Ziff. 1;
3. Nutzungsvergütungen und Zinsen im Sinne des

$ 24 Ziff. 3, soweit sie für einen Zeitraum von
mehr als drei Jahren nachgezahlt werden.

(3) Einkünfte, die die Entlohnung für eine Tätig-
keit darstellen, die sich über mehrere Jahre er-
streckt, unterliegen der Einkommensteuer zu den ge-
wöhnlichen Steuersätzen. Zum Zweck der Einkom-
mensteuerveranlagung können diese Einkünfte auf
die Jahre verteilt werden, in deren Verlauf sie
erzielt wurden, und als Einkünfte eines jeden dieser
Jahre angesehen werden, vorausgesetzt, daß die
Gesamtverteilung drei Jahre nicht überschreitet.

(4) Die Steuersätze nach Absatz 1 sind auf Antrag
bei Steuerpflichtigen mit Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit oder aus selbständiger Arbeit, die
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aus einer Berufstätigkeit im Sinne des $ 18 Abs. 1
Ziff. 1 bezogen werden, auf Nebeneinkünfte aus
wissenschaftlicher, künstlerischer oder schriftstelle-
rischer Tätigkeit unter folgendenVoraussetzungen
anzuwenden:
1. Die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit oder

die Einkünfte aus der Berufstätigkeit müssen die
übrigen Einkünfte überwiegen;

2. die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künstleri-
scher oder schriftstellerischer Tätigkeit dürfen
nicht zu den Einkünften aus nichtselbständiger
Arbeit gehören und müssen von den Einkünften
aus der Berufstätigkeit abgrenzbar sein.

Die Steuersätze nach Absatz 1 sind in diesen Fällen
auf die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künstleri-
scheroder schriftstellerischerTätigkeit anzuwenden,
die 50 vom Hundert der Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit oder aus der Berufstätigkeit nicht
übersteigen.

$34a
Steuerfreiheit bestimmter Zuschläge

zum Arbeitslohn
(1) Gesetzliche oder tarifvertragliche Zuschläge,

die für tatsächlichgeleistete Sonntags-,Feiertags-
oder Nachtarbeit neben dem Grundlohn gezahlt
werden, sind steuerfrei, wenn der Arbeitslohn
24000 Deutsche Mark im Kalenderjahr nicht über-
steigt.Die Zuschlägemüssenin einemGesetzoder
in einem Tarifvertrag dem Grunde und der Höhe
nach festgelegt sein. An den Tarifvertrag müssen
der Arbeitnehmer und sein Arbeitgeber gebunden
sein, oder das Arbeitsverhältnis muß dem Tarifver-
trag unterstellt worden sein.

(2) Zuschläge, die in anderen Fällen für tatsäch-
lich geleistete Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit
neben dem Grundlohn gezahlt werden, sind, wenn
der Arbeitslohn 24 000 Deutsche Mark im Kalender-
jahr nicht übersteigt, steuerfrei, soweit sie
1. für Sonntagsarbeit 50 vom Hundert,
2. vorbehaltlich der Ziffer 3 für Arbeiten an gesetz-

lichen Feiertagen, auch wenn diese auf einen
Sonntag fallen, 125vom Hundert,

3. für Arbeiten an den Weihnachtsfeiertagen und
am 1.Mai 150vom Hundert,

4. für gelegentliche Nachtarbeit 30 vom Hundert
und für regelmäßigeNachtarbeit15vomHundert

des Grundlohns nicht übersteigen.

(3) Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 gilt
folgendes:
1. Bei der Feststellung, ob der Arbeitslohn 24 000

Deutsche Mark nicht übersteigt, bleiben die nach
den Absätzen 1 und 2 steuerfreien Zuschläge so-
wie andere steuerfreie Bezüge außer Betracht.

2. Als Grundlohn gilt, was dem Arbeitnehmer bei
der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeits-
zeit in dem jeweiligen Lohnzahlungszeitrauman
laufenden Geld- und laufenden Sachbezügen zu-
steht. Dieser Betrag ist auf einen Stundenlohn
umzurechnen.



3. Sonntagsarbeit und Feiertagsarbeit im Sinne des
Absatzes2 Ziff. 1 bis 3 ist die Arbeit in der Zeit
von O0Uhr bis 24 Uhr des jeweiligen Tages.
Welche Tage gesetzlicheFeiertage sind, bestim-
men die am Ort der Arbeitsstätte geltenden Vor-
schriften.

4. Nachtarbeit im Sinne des Absatzes 2 Ziff. 4 ist
die Arbeit in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr.

$34b
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

aus Forstwirtschaft
(1) Wird ein Bestandsvergleich für das stehende

Holz nicht vorgenommen, so sind auf Antrag die
ermäßigten Steuersätze dieser Vorschrift auf Ein-
künfte aus den folgenden Holznutzungsarten anzu-
wenden:
1. Außerordentliche Holznutzungen. Das sind Nut-

zungen, die außerhalb des festgesetzten Nut-
zungssatzes (Absatz 4 Ziff. 1) anfallen, wenn sie
auswirtschaftlichenGründenerfolgt sind.Bei der
Bemessung ist die außerordentliche Nutzung des
laufenden Wirtschaftsjahrs um die in den letzten
drei Wirtschaftsjahren eingesparten Nutzungen
(nachgeholte Nutzungen) zu kürzen. Außer-
ordentliche Nutzungen und nachgeholte Nutzun-
gen liegen nur insoweit vor, als die um die
Holznutzungen infolge höherer Gewalt (Ziffer 2)
verminderte Gesamtnutzung den Nutzungssatz
übersteigt;

2. Holznutzungen infolge höherer Gewalt (Kalami-
tätsnutzungen). Das sind Nutzungen, die durch
Eis-, Schnee-, Windbruch oder Windwurf, Erd-
beben, Bergrutsch, Insektenfraß, Brand oder ein
anderes Naturereignis, das in seinen Folgen den
angeführten Ereignissen gleichkommt, verursacht
werden. Zu diesen rechnen nicht die Schäden, die
in der Forstwirtschaft regelmäßig entstehen.
(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus den ein-

zelnen Holznutzungsarten sind
1. die persönlichen und sachlichen Verwaltungs-

kosten, Grundsteuer und Zwangsbeiträge, soweit
sie zu den festen Betriebsausgaben gehören, bei
den Einnahmen aus ordentlichen Holznutzungen
und Holznutzungen infolge höherer Gewalt, die
innerhalb des Nutzungssatzes (Absatz 4 Ziff. 1)
anfallen, zu berücksichtigen. Sie sind entspre-
chendder Höhe der Einnahmenaus den bezeich-
neten Holznutzungen auf diese zu verteilen;

2. die anderen Betriebsausgaben entsprechend der
Höhe der Einnahmen aus allen Holznutzungs-
arten auf diese zu verteilen.

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich
1. bei Einkünften aus außerordentlichen Holznut-

zungen im Sinne des Absatzes 1 Ziff. 1 nach den
Steuersätzen des $ 34 Abs. 1 Satz 1;

2. bei Einkünften aus nachgeholten Nutzungen im
Sinne des Absatzes 1 Ziff. 1 nach dem durch-
schnittlichen Steuersatz, der sich bei Anwendung
der Einkommensteuertabelle auf das Einkommen
ohne Berücksichtigung der Einkünfte aus außer-

ordentlichen Holznutzungen, nachgeholten Nut-
zungen und Holznutzungen infolge höherer Ge-
walt ergibt, mindestens jedoch auf 10 vom Hun-
dert der Einkünfte aus nachgeholtenNutzungen;

3. bei Einkünften aus Holznutzungen infolge höhe-
rer Gewalt im Sinne des Absatzes 1Ziff. 2,
a) soweit sie im Rahmen des Nutzungssatzes

(Absatz 4 Ziff. 1) anfallen, nach den Steuersät-
zen der Ziffer 1,

b) soweit sie den Nutzungssatz übersteigen,
nach den halben Steuersätzen der Ziffer 1,

c) soweit sie den doppelten Nutzungssatz über-
steigen, nach einem Viertel der Steuersätze
der Ziffer 1.

(4) Die Steuersätze des Absatzes 3 sind nur unter
den folgenden Voraussetzungen anzuwenden:
1. Auf Grund eines amtlich anerkannten Betriebs-

gutachtens oder durch ein Betriebswerk muß
periodisch für zehn Jahre ein Nutzungssatz fest-
gesetzt sein. Dieser muß den Nutzungen entspre-
chen, die unter Berücksichtigung der vollen jähr-
lichen Ertragsfähigkeit des Waldes in Festmetern
nachhaltig erzielbar sind;

2. die in einemWirtschaftsjahrerzieltenverschiede-
nen Nutzungen müssen mengenmäßig nachge-
wiesen werden;

3, wenn eine gesetzliche Verpflichtung besteht,
Bücher zu führen, müssen diese ordnungsmäßig
geführt werden;

4. Schäden infolge höherer Gewalt müssen unver-
züglich nach Feststellungdes Schadensfallsdem
zuständigen Finanzamt mitgeteilt werden.

834c
Steuerermäßigungbei ausländischenEinkünften
(1) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die mit

ihren aus einem ausländischen Staat stammenden
Einkünften in diesem Staat zu einer der deutschen
Einkommensteuer entsprechenden Steuer heran-
gezogen werden, ist die festgesetzte und gezahlte
ausländische Steuer auf die deutsche Einkommen-
steuer anzurechnen, die auf die Einkünfte aus die-
sem Staat entfällt. Die auf diese ausländischen Ein-
künfte entfallende deutsche Einkommensteuer ist in
der Weise zu ermitteln, daß die sich bei der Ver-
anlagung des Einkommens (einschließlich der aus-
ländischenEinkünfte) ergebendedeutscheEinkom-
mensteuer im Verhältnis dieser ausländischen Ein-
künfte zum Gesamtbetragder Einkünfte aufgeteilt
wird. Die ausländischen Steuern sind nur insoweit
anzurechnen, als sie auf die im Veranlagungszeit-
raum bezogenen Einkünfte entfallen.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Ein-
künfte aus einem ausländischen Staat stammen, mit
dem ein Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerungbesteht.
(3) Die oberstenFinanzbehördender Länder kön-

nen mit Zustimmungdes Bundesministersder Fi-
nanzen die auf ausländische Einkünfte entfallende
deutsche Einkommensteuer ganz oder zum Teil er-
lassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn



es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig
ist oder die Anwendung des Absatzes 1 besonders
schwierig ist.
(4) Bei ausländischen Einkünften unbeschränkt

Steuerpflichtiger aus dem Betrieb von Handelsschif-
fen im internationalen Verkehr ist die darauf ent-
fallende Einkommensteuer nach $ 34 Abs. 1 Satz1 zu
bemessen. Dabei gelten 50 vom Hundert der Ein-
künfte aus dem Betrieb von Handelsschiffen im in-
ternationalen Verkehr als ausländische Einkünfte im
Sinne des Satzes 1; Absatz 2 findet keine Anwen-
dung. Auf den restlichen zu versteuernden Einkom-
mensbetragist $ 34 Abs. 1 Satz 2 sinngemäßanzu-
wenden. An Stelle der Anwendung der Sätze 1
bis 3 kann der Steuerpflichtigedie Anwendungdes
Absatzes 1 verlangen.

(5) Absatz 1 ist auf unbeschränktSteuerpflichtige,
die Angehörige eines fremden Staates sind, nur an-
zuwenden, wenn dieser Staat den deutschen Staats-
angehörigen, die in seinem Gebiet ihren Wohnsitz
haben, eine der Regelungdes Absatzes 1 entspre-
chende Steuervergünstigung gewährt.
(6) Durch Rechtsverordnungkönnen Vorschriften

erlassenwerdenüber
1. den Begriff der ausländischen Einkünfte,
2. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn die

ausländischen Einkünfte aus mehreren fremden
Staaten stammen,

3. den Nachweis über die Höhe der festgesetzten
und gezahlten ausländischen Steuern,

4. die Berücksichtigung ausländischer Steuern, die
nachträglich erhoben oder zurückgezahlt werden,

3. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn ein
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung besteht, jedoch trotz dieses Abkommens
eine Doppelbesteuerung bestehen bleibt, und

6. den Abzug ausländischer Steuern vom Einkom-
men, die nicht unter Absatz 1 fallen, vom Gesamt-
betrag der Einkünfte.

834d
Kapitalanlagen in Entwicklungsländern

(1) Die oberstenFinanzbehördender Länderkön-
nen mit Zustimmung des Bundesministers der Fi-
nanzen auf Antrag bei Steuerpflichtigen, die den
Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buchführung
ermitteln und nach dem 31. Dezember 1960 beson-
ders förderungswürdige Entwicklungshilfe durch
Kapitalanlagen in Entwicklungsländern leisten, zur
ErleichterungdieserEntwicklungshilfeund zur Min-
derungdesWagnisseseinedensteuerlichenGewinn
mindernde Rücklage zulassen, deren Höhe ein Drit-
tel derAnschaffungs-oderHerstellungskostender
Kapitalanlagen nicht übersteigen darf. Die Rücklage
ist vom dritten auf ihre Bildung folgenden Wirt-
schaftsjahr an jährlich mit je einem Fünftel gewinn-
erhöhendaufzulösen.
(2) Als Kapitalanlagen in Entwicklungsländern

sind in der Regel nur anzusehen
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1. Beteiligungen an Kapitalgesellschaften in Ent-
wicklungsländern, die anläßlich der Gründung
oder einer Kapitalerhöhung erworben worden
sind,

2. Einlagen in Personengesellschaften in Entwick-
lungsländern zum Zweck der Gründung. oder
einer erheblichenErweiterungdesUnternehmens
und

3. Betriebsvermögen, das einem Betrieb oder einer
Betriebstätte des Steuerpflichtigen in Entwick-
lungsländern zum Zweck der Gründung oder
einer erheblichenErweiterung des Betriebs (der
Beiriebstätte) zugeführt worden ist.

Die Rücklage darf nur zugelassen werden, wenn die
Gesellschaft, der Betrieb oder die Betriebstätte in
Entwicklungsländernausschließlichoder fast aus-
schließlich die Herstellung oder Lieferung von Wa-
ren, die Gewinnung von Bodenschätzen oder die
Bewirkung gewerblicher Leistungen zum Gegen-
stand hat.
(3) Bei der Bemessungder Rücklage sind die

Kapitalanlagen in der Regel nur zu berücksichtigen,
soweit die zugeführten Mittel zur Anschaffung oder
Herstellung abnutzbarer Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens verwendet werden oder soweit die
zugeführten Mittel in abnutzbaren Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens bestehen. Werden
Kapitalanlagen mit dem niedrigeren Teilwert ange-
setzt, so ist insoweit eine Rücklage nicht zuzulassen
und die vorzeitige Auflösuung einer bereits gebil-
deten Rücklage vorzusehen.
(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten

nur für Entwicklungshilfe durch Kapitalanlagen in
Entwicklungsländern, die vor dem 1. Januar 1963ge-
leistet worden ist.

V. Entrichtung der Steuer
1.Vorauszahlungen

835
Bemessung und Entrichtung der Vorauszahlungen
(1) Der Steuerpflichtige hat am 10.März, 10. Juni,

10. September und 10. Dezember Vorauszahlungen
zu entrichten.

(2) Die Vorauszahlungen bemessen sich grund-
sätzlich nach der Steuer, die sich nach Anrechnung
der Steuerabzugsbeträge ($ 47 Abs. 1 Ziff. 2) bei der
letzten Veranlagung ergeben hat. Das Finanzamt
kann die Vorauszahlungen der Steuer anpassen, die
sich für den laufendenVeranlagungszeitraumvor-
aussichtlich ergeben wird. Eine Anpassung kann
auchnochin demauf diesenVeranlagungszeitraum
folgenden Kalenderjahr vorgenommen werden. In
diesemFall ist bei einer Erhöhungder Vorauszah-
lungen der nachgeforderte Betrag innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabedes Vorauszahlungsbe-
scheidszu entrichten.

8836 und 37
(gestrichen)
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2. Steuerabzug vom Arbeitslohn
(Lohnsteuer)

$ 38
Erhebung der Lohnsteuer, Lohnsteuerkarte,

Haftung
(1) Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit

wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Ar-
beitslohn erhoben (Lohnsteuer). Dabei finden die
Vorschriften des $ 32 mit Ausnahme des Absatzes2
Ziff. A Satz 3 und die Vorschriften des $ 32 a Abs.2
bis 4 entsprechende Anwendung.

(2) Die Gemeindebehörde hat für die Lohnsteuer-
berechnung dem Arbeitnehmer unentgeltlich eine
Lohnsteuerkarte auszuschreiben. Ist eine Lohn-
steuerkarteverlorengegangen,unbrauchbargewor-
den oder zerstört worden, so ist eine Ersatz-Lohn-
steuerkarte auszustellen. Hierfür ist von dem an-
tragstellenden Arbeitnehmer zugunsten der ausstel-
lenden Gemeinde eine Gebühr zu entrichten, deren
Höhe durch Rechtsverordnung bestimmt wird und
fünf Deutsche Mark nicht übersteigen darf.

(3) Der Arbeitnehmer hat die Lohnsteuerkarte
seinemArbeitgeber vor Beginn des Kalenderjahrs
oder vor Beginn des Dienstverhältnisses auszuhän-
digen. Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuerkarte
während der Dauer des Dienstverhältnisses aufzu-
bewahren. Endet das Dienstverhältnis vor dem
Schluß des Kalenderjahrs, so hat der Arbeitgeber
dem Arbeitnehmer die Lohnsteuerkarte zurückzu-
geben. Das Verfahren hinsichtlich der Ausschreibung
der Lohnsteuerkarten und das Verfahren hinsicht-
lich der Behandlung der Lohnsteuerkarten am
Schluß des Kalenderjahrs und bei Beendigung des
Dienstverhältnisses im Laufe des Kalenderjahrs
wird durch Rechtsverordnung geregelt.

(4) Der Arbeitnehmer ist beim Steuerabzug vom
Arbeitslohn Steuerschuldner. Der Arbeitgeber haftet
für die Einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer.
Der Arbeitnehmer (Steuerschuldner) wird nur in An-
spruch genommen,
1. wenn der Arbeitgeber den Arbeitslohn nicht vor-

schriftsmäßig gekürzt hat oder
2. wenn der Arbeitnehmer weiß, daß der Arbeit-

geber die einbehaltene Lohnsteuer nicht vor-
schriftsmäßig abgeführt hat, und dies dem Finanz-
amt nicht unverzüglich mitteilt oder

3. wenn der Arbeitnehmer eine Verpflichtung, seine
Lohnsteuerkarte berichtigen zu lassen, nicht
rechtzeitig erfüllt oder

4. wenn eine Nachversteuerung nach $ 10 Abs. 2
durchzuführen ist.

839
Jahresarbeitslohn, Jahreslohnsteuer,

Jahreslohnsteuertabelle
(1) Die Lohnsteuer (Jahreslohnsteuer) bemißt

sich nach dem Arbeitslohn, den der Arbeitnehmer
im Kalenderjahr (Erhebungszeitraum) bezogen hat
(Jahresarbeitslohn). Die Jahreslohnsteuer ergibt
sich aus der Jahreslohnsteuertabelle. Diese ist auf

der Grundlage der diesem Gesetz beigefügten An-
lage (Einkommensteuertabelle) unter Bildung von
Steuerklassen durch Rechtsverordnung aufzustellen.
Dabei sind der Arbeitnehmer-Freibetrag ($ 19
Abs. 2), die Pauschbeträgefür Werbungskosten
($ 9a Ziff. 1) und für Sonderausgaben ($ 10c Ziff. 1)
und die Sonderfreibeträge($ 32 Abs. 3 Ziff. 1) zu
berücksichtigen. Kinderfreibeträge ($ 32 Abs. 2) sind
zu berücksichtigenmitAusnahmeder Fälle, in denen
1. der Arbeitnehmer nach den Grundsätzen des

$ 26c besteuert wird und
2. das Kindschaftsverhältniserst durch die Ehe-

schließung oder im Verhältnis zu beiden Ehe-
gatten nach der Eheschließung, jedoch noch im
Kalenderjahr der Eheschließung begründet wird.

(2) Für die Eintragung der Steuerklasse und der
Zahl der Kinder bei Ausschreibung der Lohnsteuer-
karte sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalender-
jahrs maßgebend, für das die Lohnsteuerkarte aus-
geschrieben wird. Treten bei einem Arbeitnehmer
die Voraussetzungen für eine andere Steuerklasse
ein ode: erhöht sich die Zahl der zu berücksichtigen-
den Kinder, so ist die Lohnsteuerkarte auf Antrag
zu ergänzen.

(3) Das Finanzamt kann die Zahl der zu berück-
sichtigenden Kinder vorläufig eintragen, wenn ein
Kinderfreibetrag nach $ 32 Abs. 2 Ziff. 2 beantragt
wird und nicht überblickt werden kann, ob die Vor-
aussetzungen des $ 32 Abs. 2 Ziff. 2 erfüllt werden.
In diesen Fällen hat das Finanzamt nach Ablauf des
Kalenderjahrs die Zahl der zu berücksichtigenden
Kinder endgültig festzustellen. Ergeben sich dabei
Abweichungen gegenüber der vorläufig eingetrage-
nen Zahl der Kinder, so ist die hiernach zuviel ein-
behaltene Lohnsteuer zu erstatten und zuwenig ein-
behaltene Lohnsteuer nachzufordern. Das Nähere
wird durch Rechtsverordnung bestimmt; dabei kann
angeordnet werden, daß von geringfügigen Nach-
forderungen abzusehen ist.

(4) Die Höhe und die Berechnung der Lohnsteuer
werden in den folgenden Fällen durch Rechtsver-
ordnung bestimmt:
1. wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber keine

Lohnsteuerkarte vorlegt;
2. wenn der Arbeitnehmergleichzeitigin mehreren

Dienstverhältnissen steht;
3. wenn Ehegatten, die nicht dauernd getrennt leben,

beide in einem Dienstverhältnis stehen;
4. wenn ein Zeitraum, für den der Arbeitslohn ge-

zahlt wird, nicht festgestellt werden kann;
5. wenn bei Zahlung von Versorgungsbezügen die

Höhe der Bezüge im Laufe des Kalenderjahrs
schwankt.

$40
Vom Arbeitslohn abzuziehende Beträge

(1) Auf Antrag des Arbeitnehmers sind für die
Berechnung der Lohnsteuer vom Arbeitslohn abzu-
zuziehen
1. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus
nichtselbständigerArbeit zu berücksichtigensind,



soweit die Werbungskostenden in $ 9a Ziff.1
bezeichneten Pauschbetrag übersteigen;

2. Sonderausgaben($$ 10, 10b), soweit sie den in
$ 10 c Ziff. 1 bezeichneten Pauschbetrag überstei-
gen. Sonderausgaben von Ehegatten, die beide
Arbeitnehmer sind und die nach den Grundsätzen
des $ 26b besteuert werden, sind, soweit sie die
den Ehegatten nach $ 10c Ziff. 1 zustehenden
Pauschbeträgeübersteigen,bei jedem Ehegatten
zur Hälfte zu berücksichtigen, wenn nicht die Ehe-
gatten eine andere Aufteilung beantragen;

3. der Kinderfreibetrag für ein Kind in den Fällen,
in denen
a) der Arbeitnehmer nach den Grundsätzen des

$ 26 c besteuert wird und
b) das Kindschaftsverhältnis im Verhältnis zu

beiden Ehegatten nach der Eheschließung, je-
doch noch im Kalenderjahr der Eheschließung
begründet worden ist;

4. der Altersfreibetrag ($32 Abs. 3 Ziff. 2);
5. der Betrag, der nach den $$ 33 und 33 a wegen

außergewöhnlicher Belastung zu gewähren ist;
6. der Verlust bei den Einkünften aus Vermietung

und Verpachtung, der bei Inanspruchnahme der
erhöhten Absetzungen nach den $$ 7b, 54 ent-
steht.
(2) Das Finanzamt hat die nach Absatz 1 vom Ar-

beitslohn abzuziehenden Beträge auf der Lohn-
steuerkarte einzutragen.

(3) Durch Rechtsverordnung kann zugelassen wer-
den, daß das Finanzamt in noch nicht übersehbaren
Fällen die Eintragung nach Absatz 2 vorläufig vor-
nehmen kann. Außerdem können durch Rechtsver-
ordnung Vorschriften über die Erstattung und über
die Nachforderung von Lohnsteuer für die Fälle er-
lassen werden, in denen sich nach Ablauf des Kalen-
derjahrs ergibt, daß die vorläufige Eintragung von
der endgültigen Feststellung abweicht; es kann da-
bei angeordnet werden, daß geringfügige Abwei-
chungen außer Betracht bleiben.

$41
Einbehaltung der Lohnsteuer

durch den Arbeitgeber
(1) Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer bei jeder

Lohnzahlung für den Arbeitnehmer einzubehalten
und an das Finanzamt abzuführen, in dessen Bezirk
der Betrieb oder Teilbetrieb liegt, in dem der Ar-
beitslohn und die Lohnsteuer berechnet und die
Lohnsteuerkarten der Arbeitnehmer aufbewahrt
werden. Durch Rechtsverordnung kann die Abfüh-
rung der Lohnsteuer für Bezüge aus öffentlichen
Kassen anders geregelt werden. Wenn der Arbeits-
lohn ganz oder teilweise aus Sachbezügen ($ 8) be-
steht und der Barlohn zur Deckung der Lohnsteuer
nicht ausreicht, so hat der Arbeitnehmer dem Arbeit-
geber den zur Deckung der Lohnsteuer erforder-
lichen Betrag zu zahlen. Unterläßt das der Arbeit-
nehmer,so hat der Arbeitgeber einen entsprechen-
den Teil der Sachbezüge zurückzubehalten und die
Lohnsteuer abzuführen.
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(2) Die Höhe der einzubehaltenden Lohnsteuer
richtet sich nach den für den jeweiligen Lohnzah-
lungszeitraum maßgebenden Lohnsteuertabellen.
Diese Lohnsteuertabellen sind aus der Jahreslohn-
steuertabelleabzuleiten. Die Lohnstufen und die
Lohnsteuer haben zu betragen, wenn der Arbeits-
lohn gezahltwird
für einen monatlichen Zeitraum,

!/ıadesJahresbetrags,
für nicht mehr als einen Arbeitstag,

1/6desMonatsbetrags,
fürvolleArbeitswochen,

%/asdesMonatsbetrags.
Der Bundesminister der Finanzen hat die danach
maßgebenden Lohnsteuertabellen aufzustellen und
bekanntzumachen.

(3) Ergänzungen der Eintragungen auf der Lohn-
steuerkarte dürfen erst bei der Lohnzahlung berück-
sichtigt werden, bei der die ergänzte Lohnsteuer-
karte dem Arbeitgeber vorliegt.

$ 42
Lohnsteuer-Jahresausgleich

(1) Übersteigt die im Laufe des Kalenderjahrs
einbehaltene Lohnsteuer die auf den Jahresarbeits-
lohn entfallende Jahreslohnsteuer, so wird der
Unterschiedsbetrag gegenüber der Jahreslohnsteuer
erstattet (Lohnsteuer-Jahresausgleich). Ein Lohn-
steuer-Jahresausgleich wird nicht durchgeführt,
wenn der Arbeitnehmer zu veranlagen ist.

(2) Das Verfahren zur Durchführungdes Lohn-
steuer-Jahresausgleichs wird durch Rechtsverord-
nung geregelt. Dabei kann insbesondere bestimmt
werden,
1. daß in gewissen Gruppen von Fällen der Lohn-

steuer-Jahresausgleich nicht vom Finanzamt,
sondern innerhalb einer bestimmten Frist vom
Arbeitgeber durchgeführt wird;

2. daß der Lohnsteuer-Jahresausgleich vom Arbeit-
nehmer auch zur nachträglichen Geltendmachung
vom Arbeitslohn abzuziehender Beträge oder
einer günstigerenSteuerklasseoder einer höhe-
ren Zahl der zu berücksichtigenden Kinder be-
antragt werden kann;

3. daßder Lohnsteuer-JahresausgleichbeimFinanz-
amt nur innerhalb einer bestimmten Frist und nur
unter Verwendung amtlich vorgeschriebener Vor-
drucke beantragt werden kann;

4. daß für Ehegatten,die beide Einkünfte ausnicht-
selbständiger Arbeit bezogen haben und bei
denen die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 vor-
liegen,
a) ein gemeinsamer Lohnsteuer-Jahresausgleich

oder,
b) wenn die Voraussetzungen für die besondere

Veranlagung nach $ 26c vorliegen, nach Wahl
der Ehegatten ein Lohnsteuer-Jahresausgleich
nachdenGrundsätzendes$26c

durchgeführt wird. Dabei kann außerdem ange-
ordnet werden, daß in den Fällen, in denen für



die Ehegatten ein Lohnsteuer-Jahresausgleich
nach den Grundsälzen des $ 26c durchgeführt
wird, die zu erstattende Lohnsteuer für die Ehe-
gatten gemeinsam festgestellt wird.

$42a
Bemessung der Lohnsteuer nach Vomhundertsätzen

(1) Zum Zweck der Vereinfachung des Verfahrens
kann durch Rechtsverordnung
1. angeordnet werden, daß sich die Lohnsteuer für

Bezüge, die der Arbeitnehmer neben dem laufen-
den Arbeitslohn erhält (sonstige Bezüge), aus
dem voraussichtlichen Jahresarbeitslohn des Ka-
lenderjahrs errechnet, in dem die sonstigen Be-
züge zufließen;

2. zugelassen werden, daß auf Antrag des Arbeit-
gebers bei bestimmten sonstigen Bezügen, die der
Arbeitgeber in einer größeren Zahl von Fällen
gewährt, die Lohnsteuer nach einem Vomhunderi-
satz (Pauschsteuersatz) erhoben wird, der sich für
diese Bezüge unter Berücksichtigung der Vor-
schriften des $ 39 im Durchschnitt ergibt. Voraus-
setzung ist, daß der Arbeitgeber die Lohnsteuer
übernimmt. Die bezeichneten Bezüge und die
davon erhobene Lohnsteuer bleiben bei einer
Veranlagung zur Einkommensteuer und beim
Lohnsteuer-Jahresausgleich außer Betracht.
(2) Das Finanzamt kann zulassen, daß die Lohn-

steuer nach einem unter Berücksichtigung der: Vor-
schriften des $ 39 zu ermittelnden Vomhundertsatz
(Pauschsteuersatz) erhoben wird,
1. wenn in anderen als in den in Absatz 1 Ziff. 2 be-

zeichneten Fällen von einem Arbeitgeber sonstige
Bezüge in einer größeren Zahl von Fällen ge-
währt werden oder

2. wenn in einer größeren Zahl von Fällen Lohn-
steuer vom Arbeitgeber nachzuerheben ist, weil
er den Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht oder
in zu geringer Höhe vorgenommen hat, oder

3. wenn Bezüge an kurzfristig beschäftigte Arbeit-
nehmer oder an Arbeitnehmer gezahlt werden,
die in geringem Umfang und gegen geringen Ar-
beitslohn tätig sind.

In den Fällen der Ziffern 1 und 2 ist Voraussetzung,
daß eine Berechnung der Lohnsteuer nach $ 39
schwierig ist oder einen unverhältnismäßigen Ar-
beitsaufwand erfordern würde. Die Anwendung des
Verfahrens kann davon abhängig gemacht werden,
daß der Arbeitgeberdie Lohnsteuerübernimmtund
daß die Bezüge und die davon einbehaltene Lohn-
steuerbei einer Veranlagungund beimLohnsteuer-
Jahresausgleich außer Betracht bleiben.

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

$ 43
Steuerabzugspilichtige Kapitalerträge

(1) Bei den folgenden inländischen Kapitalerträ-
gen wird die Einkommensteuer durch Abzug vom
Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) erhoben:
1. Gewinnanteilen (Dividenden), Zinsen, Ausbeuten

und sonstigen Bezügen aus Aktien, Kuxen, Ge-

nußscheinen, Anteilen an Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, an Erwerbs- und Wirtschafts-
genossenschaften und Kolonialgesellschaften, aus
Anteilen an der Reichsbank und an bergbau-
treibendenVereinigungen, die die Rechteeiner
juristischen Person haben. Dazu gehören nicht
Gewinnanteileund sonstigeBezügeim Sinne des
$ 3b und nicht Zinsen aus Wandelanleihen und
Gewinnobligationen, soweit. sie unter Ziffer 3
oder Ziffer 5 fallen;

delsgewerbe als stiller Gesellschafter;

zes oder in Berlin (West) nach dem 20. Juni 1948
— in Berlin (West) nach dem 24. Juni 1948—und
vor dem 1. April 1952 ausgegebenen Industrie-

gebenen Wandelanleihen und Gewinnobligatio-
nen. Die Vorschrift des $ 3a Abs. 1 Ziff. 3 letzter
Satz bleibt unberührt;

festverzinslichen Schuldverschreibungen und
Schatzanweisungen der Länder, Gemeinden und
Gemeindeverbände, wenn die Zinsen nicht nach
$3a Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe b oder Ziff. 4 steuer-
frei sind, unter folgenden Voraussetzungen:
a) Die Wertpapiere dürfen bis zur Dauer von

einschließlich drei Jahren nicht kündbar und
nicht rückzahlbar sein,

b) nach den Anleihebedingungendarf die Lauf-
zeit der Wertpapiere zu den bei der Ausgabe
vorgesehenen Zinsbedingungen für die Dauer
von weniger als drei Jahren nicht geändert
werden;

Grundgesetzes oder in Berlin (West) nach dem
31. März 1952 ausgegebenen festverzinslichen
Wertpapieren (einschließlich der Wandelanleihen
und Gewinnobligationen) unter folgenden Vor-
aussetzungen:
a) Die Wertpapiere müssen spätestens innerhalb

eines Jahres nach der Ausgabe zum Handel
an einer Börse im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes oder in Berlin (West) zugelassen
werden,

b) die Wertpapiere dürfen auf die Dauer von
mindestens fünf Jahren nicht kündbar und
nicht rückzahlbar sein,

c) nach den Anleihebedingungendarf die Lauf-
zeit der Wertpapierezu den bei der Ausgabe
vorgesehenen Zinsbedingungen für die Dauer
von fünf Jahren nichtgeändertwerden.

Diese Vorschrift bezieht sich nicht auf Zinsen, die
nach $ 3a steuerfrei sind. Die in Buchstabe a be-
zeichneteVoraussetzung gilt nicht für festver-
zinsliche Wertpapiere, die nach $ 33 des Gesetzes
über die Investitionshilfe der gewerblichen Wirt-
schaft zum Börsenhandel nicht zugelassen sind;

öffentliches Schuldbuch eingetragen oder über die
Teilschuldverschreibungen ausgegeben sind,



wenn der Gläubiger der Kapitalerträge (Gläubi-
ger) im Zeitpunkt der Fälligkeit der Kapital-
erträge
a) Inhaber der Teilschuldverschreibung oder der

Forderung ist und im Inland weder einen
Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat oder

b) nicht der Inhaber derTeilschuldverschreibung
oder der Forderung ist, es sei denn, daß der
Gläubiger im Inland einen Wohnsitz oder sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat und bei
einer Teilschuldverschreibung, die bei einem
inländischen Kreditinstitut verwahrt wird, am
15.Tag vor der Fälligkeit derKapitalerträge
der Inhaber der Teilschuldverschreibung ge-
wesen ist.

Bei Stückzinsen ist der Steuerabzug vorzuneh-
men, wenn der Veräußerer der Teilschuldver-
schreibung oder der Forderung im Zeitpunkt der
Auszahlung oder Gutschrift der Stückzinsen im
Inland weder einen Wohnsitz noch seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. Die Sätze 1 und 2 gel-
ten nicht für Kapitalerträge, die nach den 8%3
und 3a steuerfrei sind oder nach den Ziffern 1
bis 5 dem Steuerabzug unterliegen, und nicht für
Zinsen aus Anleihen, die
a) auf Grund der Regelung von Goldmarkver-

bindlichkeiten mit spezifisch ausländischem
Charakter gemäß Anlage VII des Abkommens
über deutscheAuslandsschuldenvom 27. Fe-
bruar 1953(Bundesgesetzbl. ILS. 333, 456) aus-
gegeben worden sind oder

b) vor dem 1. Januar 1965 ausgegeben worden
sind und deren Nennwert auf eine ausländi-
scheWährung lautet.

Die Vorschriften des $ 3a Abs. 2 und 3 gelten für
Anleihen im Sinne der Ziffern 3 bis 5 entsprechend.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff, 4 und 5
gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinne des Absat-
zes 1 Ziff. A und 5, die vor dem 1. Januar 1955aus-
gegeben worden sind.
(3) Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge sind

auch besondere Entgelte oder Vorteile, die neben
den in Absatz 1 bezeichneten Kapitalerträgen oder
an deren Stelle gewährt werden; das gilt auch für
Stückzinsen im Sinne des Absatzes 1 Ziff. 6 Satz 2,

(4) Kapitalerträge sind als inländische anzusehen,
wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung
oder Sitz im Inland hat. In den Fällen des Absatzes 1
Ziff. 6 Satz 2 sind Stückzinsen als inländische Kapi-
talerträge anzusehen, wenn der Schuldner der An-
leihe oder Forderung und die die Kapitalerträge
auszahlende Stelle ($ 45 Abs. 3 Ziff, 2) Wohnsitz,
Geschäftsleitung oder Sitz im Inland haben.
(5) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff. 3 bis 5

und des Absatzes 2 gelten nicht für Zinsen aus An-
leihen, die im Saarland ausgegeben worden sind.

$44
Bemessung und Entrichtung derKapitalertragsteuer

in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 1 bis 5
(1) Die Kapitalertragsteuer beträgt

1. in den Fällen des $ 43
Abs. 1Ziff. 1 und2 25 vom Hundert,

1917

2. in den Fällen des $ 43
Abs. 1Ziff. 3 bis 5

derKapitalerträge.
(2)(entfällt)
(3) Der Schuldner hat die Kapitalertragsteuer für

den Gläubiger einzubehalten.Er hat den Steuer-
abzug in dem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die
Kapitalerträge dem Gläubiger zufließen, und die
einbehaltenen Steuerabzüge innerhalb eines Monats
an das Finanzamt abzuführen. Der Steuerabzug ist
auch dann vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge
beim Gläubiger zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft,ausGewerbebetrieb,ausselbständi-
ger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung
gehören.

30 vom Hundert

(4) Dem Steuerabzug unterliegen die vollen Kapi-
talerträge ohne Abzug.
(5) Der Gläubiger ist beim Steuerabzug vom Ka-

pitalertrag (Kapitalertragsteuer) Steuerschuldner.
Der Schuldner der Kapitalerträge haftet aber für die
Einbehaltung und Abführung der Kapitalertrag-
steuer. Der Gläubiger (Steuerschuldner) wird nur in
Anspruch genommen,
1. wenn der Schuldner die Kapitalerträge nicht vor-

schriftsmäßig gekürzt hat oder
2. wenn der Gläubiger weiß, daß der Schuldner die

einbehaltene Kapitalertragsteuer nicht vorschrifts-
mäßig abgeführt hat, und dies dem Finanzamt
nicht unverzüglich mitteilt.
(6) Durch Rechtsverordnung kann angeordnet

werden, daß bei bestimmten Gruppen von Steuer-
pflichtigenvom Steuerabzugvom Kapitalertrag ab-
gesehen werden kann, wenn sichergestellt ist, daß
dem für die Veranlagung jeweils zuständigen Fi-
nanzamt die Kapitalerträge, von denen hiernach der
Steuerabzugnicht vorgenommenworden ist, be-
kannt werden.

$45
Bemessung und Entrichtung der Kapitalertragsteuer

in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6
(!) In den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 beträgt

die Kapitalertragsteuer 25 vom Hundert der Kapital-
erträge, soweit nicht $ 44 Abs. 1 Ziff. 2 anzuwenden
ist.
(2) Steuerschuldner der Kapitalertragsteuer ist in

den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 1 der Inhaber,
in den Fällen des $ 43 Abs, 1 Ziff. 6 Satz 2 der Ver-
äußerer der Teilschuldverschreibung oder der For-
derung.

(3) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle hat
die Kapitalertragsteuer für den Steuerschuldner
einzubehalten. Die die Kapitalerträge auszahlende
Stelle ist
1. in den Fällen des $ 43 Abs. 1Ziff. 6 Satz 1

a) das Kreditinstitut mit Geschäftsleitung oder
Sitz im Inland oder die inländische Zweig-
stelle eines ausländischen Kreditinstituts im
Sinne des $ 53 des Gesetzes über das Kredit-
wesen vom 10. Juli 1961 (Bundesgesetzbl. I
S. 881) — inländisches Kreditinstitut —, das
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die KapitalerträgedemGläubiger oder einer
Stelle im Ausland auszahlt oder gutschreibt
oder

b) der Schuldner der Kapitalerträge, wenn er
ohne Einschaltung eines inländischen Kredit-
instituts dem Gläubiger oder einer Stelle im
Ausland die Kapitalerträge auszahlt oder gut-
schreibt;

2. in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 2 die
natürliche Person, Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse, die dem Veräußerer
die Stückzinsen auszahlt oder gutschreibt.
(4) Der Steuerabzug ist vorzunehmen

1. nach $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 1 Buchstabe a, wenn
a) eine Teilschuldverschreibung oder ein Anteil

an einer Sammelschuldbuchforderung bei
einem inländischen Kreditinstitut für eine
natürliche Person, die im Inland weder einen
Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt
hat, verwahrt oder verwaltet wird oder als
Inhaber einer Einzelschuldbuchforderung im
öffentlichen Schuldbuch eine natürliche Per-
son, die im Inland weder einen Wohnsitz noch
ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingetra-
gen ist, und wenn die Kapitalerträge dem In-
haber der Teilschuldverschreibung oder der
Forderung oder einer Stelle im Ausland aus-
gezahlt oder gutgeschrieben werden, oder

b) eine Teilschuldverschreibungoder ein Anteil
an einer Sammelschuldbuchforderung nicht
bei einem inländischen Kreditinstitut verwahrt
oder verwaltet wird und der Gläubiger zwar
nachweist, daß er der Inhaber der Teilschuld-
verschreibung oder der Forderung ist, aber
nicht nachweist, daß er einen Wohnsitz oder
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat,
oder

c) eine Teilschuldverschreibung, ein Anteil an
einer Sammelschuldbuchforderung oder eine
Einzelschuldbuchforderung als Inhaber zusteht
aa) einer Handelsgesellschaft,die im Inland

weder ihre Geschäftsleitung noch ihren
Sitz hat, oder
einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
oder einer sonstigen Personenvereini-
gung, wenn nicht nachgewiesen wird, daß
alle Beteiligten der Gesellschaft oder
Personenvereinigung einen Wohnsitz oder
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland
haben; °

bb)

2. nach $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 1 Buchstabe b, wenn
der Gläubiger nicht nachweist, daß er der Inhaber
der Teilschuldverschreibung oder der Forderung
ist, oder daß er im Inland einen Wohnsitz oder
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat und bei einer
Teilschuldverschreibung, die bei einem inländi-
schen Kreditinstitut verwahrt wird, am 15. Tage
vor Fälligkeit der Zinsen der Inhaber der Teil-
schuldverschreibung gewesen ist;

3. nach $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 2, wenn der Veräuße-
rer nicht nachweist, daß er im Inland einen

Wohnsitz oder seinen gewöhnlichenAufenthalt
hat. Die Vorschrift der Ziffer 1 Buchstabe c gilt
entsprechend.
(5) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle hat

den Steuerabzug in dem Zeitpunkt vorzunehmen, in
dem die Kapitalerträge dem Gläubiger oder einer
Stelle im Ausland ausgezahlt oder gutgeschrieben
werden. Die innerhalb eines Kalendervierteljahrs
einbehaltenen Steuerabzüge sind jeweils bis zum
10.des dem Kalendervierteljahr folgendenMonats
an das Finanzamt abzuführen, das für die Besteue-
rung der die Kapitalerträge auszahlenden Stelle
nach dem Einkommen zuständig ist. $ 44 Abs. 3 letz-
ter Satz und Abs. 4 ist anzuwenden.

(6) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle haf-
tet für die Einbehaltung und Abführung der Kapital-
ertragsteuer. In den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6
Satz 1 Buchstabe b hat der Gläubiger weder einen
Anspruch auf Anrechnung ($ 47 Abs. 1 Ziff. 2) noch
auf Erstattung der Kapitalertragsteuer, es sei denn,
daß ihm die Kapitalerträge als Nießbraucher oder
Pfandgläubiger, der zur Einziehung berechtigt ist,
zustehen und er nachweist, daß er und der Inhaber
der Teilschuldverschreibung oder der Forderung im
Zeitpunkt der Fälligkeit der Kapitalerträge einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichenAufenthalt im
Inland haben. Der Steuerschuldner wird nur in An-
spruch genommen, wenn die die Kapitalerträge aus-
zahlende Stelle die Kapitalerträge nicht vorschrifts-
mäßig gekürzt hat.

4,Veranlagungvon Steuerpflichtigen
mit steuerabzugspflichtigen Einkünften

&46
Veranlagung bei Bezug von Einküniten

aus nichtselbständiger Arbeit
(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise

aus Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, von
denen ein Steuerabzug vorgenommen worden ist, so
wird eine Veranlagung stets durchgeführt, wenn das
Einkommen mehr als 24 000 Deutsche Mark beträgt.

(2) Bei Einkommen bis zu 24000 Deutsche Mark
wird eine Veranlagung nur durchgeführt,
1. wenn die Einkünfte, von denen der Steuerabzug

vom Arbeitslohn nicht vorgenommen worden ist,
insgesamt mehr als 800 Deutsche Mark betragen;

2. wenn in dem Einkommen Einkünfte aus mehr als
einem Dienstverhältnis enthalten sind, die dem
Steuerabzug vom Arbeitslohn unterlegen haben, \
und der zu versteuernde Einkommensbetrag ($ 32
Abs.)
a) bei Personen, bei denen die Einkommensteuer

nach $ 32a Abs. 2 oder 3 zu ermitteln ist,
16000Deutsche Mark,

b) bei den nicht unter Buchstabe a fallenden Per-
sonen 8 000Deutsche Mark

übersteigt;
3. wenn in den Einkünften aus nichtselbständiger

Arbeit eines Steuerpflichtigen Versorgungsbe-
züge im Sinne des $ 19Abs. 3 aus mehr als einem



früheren Dienstverhältnis enthalten sind und die
Summe der Versorgungsbezüge des Steuerpflich-
tigen ım Veranlagungszeitraum 9600 Deutsche
Mark übersteigt;

4. wenn nach $ 40 Abs. 1 Ziff. 6 bei der Berechnung
der Lohnsteuer ein sich voraussichtlich für den
Veranlagungszeitraum ergebender Verlust aus
Vermietung und Verpachtung vom Arbeitslohn
abgezogen worden ist;

5. wenn der Ehegatte des Arbeitnehmers nach $ 26 c
zu veranlagen ist;

6. wenn die Ehe des Arbeitnehmers im Veranla-
gungszeitraum durch Tod, Scheidung oder Auf-
hebung aufgelöst worden ist und er oder sein
Ehegatte der aufgelösten Ehe im Veranlagungs-
zeitraumwieder geheiratethat;

7. wenn der Arbeitnehmer oder sein Ehegatte ge-
trennte Veranlagung nach den $$ 26, 26a bean-
tragt;

8. wenn die Veranlagung beantragt wird
a) zur Anwendung der Vorschriften des 8 34,
b) zur Berücksichtigung von Verlusten aus einer

anderen Einkunftsart als derjenigen aus nicht-
selbständiger Arbeit, falls die Einkünfte, von
denender Steuerabzugvom Arbeitsiohn nicht
vorgenommen worden ist, zusammen einen
Verlustbetrag ergeben,

€) zur Berücksichtigung von Verlustabzügen
(810.d),

d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer auf
die Steuerschuld.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Ziff. 2 bis 7 und 8
Buchstabena, c und d istein Betrag in Höhe der Ein-
künfte, von denen der Steuerabzug vom Arbeitslohn
nicht vorgenommen worden ist, vom Einkommen ab-
zuziehen, wenn diese Einkünfte insgesamt nicht
mehr als 800Deutsche Mark betragen.

(4) Liegen die Voraussetzungen der Absätze 1
und 2 nicht vor, so gilt die Einkommensteuer, die
auf die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ent-
fällt, für den Arbeitnehmer als abgegolten, wenn
seine Haftung erloschen ist ($ 38 Abs. 3).

(5) Durch Rechtsverordnungkann in den Fällen
des Absatzes 2 Ziff. 1 bis 7, in denen die Einkünfte,
von denen der Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht
vorgenommen worden ist, den Betrag von 800 Deut-
scheMark übersteigen,die Besteuerungso gemil-
dert werden, daß auf die volle Besteuerung dieser
Einkünfte stufenweise übergeleitet wird.

$46a
Besondere Behandlung von Einküniten aus Land-

und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb
oder Kapitalvermögen

im Sinnedes$43Abs. 1Ziff. 3bis 5
Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Land- und

Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder Kapitalvermö-
gen ist durch den Steuerabzug vom Kapitalertrag
abgegolten, soweit es sich um Kapitalerträge im
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Sinne des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 5 handelt und die
Haftung des Steuerpflichtigen erloschen ist. Auf An-
trag des Steuerpflichtigen ist von der Anwendung
des Satzes 1 abzusehen und die Veranlagung der
Einkünfte im Sinne des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 5 zu-
sammen mit den übrigen Einkünften vorzunehmen.
Dem Antrag ist zu entsprechen, auch wenn in Fällen
des $ 46 Abs. 2 Ziff. 1 die Grenze von 800 Deutsche
Mark nicht erreicht ist. $ 46 Abs. 3 gilt bei einem
Arbeitnehmer entsprechend.

5. Abschlußzahlung
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(1) Auf die Einkommensteuerschuldwerdenange-

rechnet
1. die für den Veranlagungszeitraum entrichteten

Vorauszahlungen,
2. die durch Steuerabzug einbehaltenen Beträge, so-

weit sie auf die im Veranlagungszeitraum bezo-
genen Einkünfte entfallen.
(2) Ist die Einkommensteuerschuldgrößer als die

Summeder Beträge,die nachAbsatz 1 anzurechnen
sind, so ist der Unterschiedsbetrag, soweit er den
im Veranlagungszeitraum und nach $ 35 Abs.2
Satz 3 und 4 nach Ablauf des Veranlagungszeit-
raums fällig gewordenen, aber nicht entrichteten
Vorauszahlungen entspricht, sofort, im übrigen
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des
Steuerbescheids zu entrichten (Abschlußzahlung).
(3) Ist die Einkommensteuerschuldkleiner als die

Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so wird der Unterschiedsbetrag nach Bekannt-
gabe des Steuerbescheids dem Steuerpflichtigen
nach seiner Wahl entweder auf seine Steuerschuld
gutgeschrieben oder zurückgezahlt.

VI. Besteuerung nach dem Verbrauch

$ 48
(1) Der SteuerpflichtigekannnachdemVerbrauch

besteuert werden, wenn der Verbrauch im Kalender-
jahr 10000DeutscheMark überstiegenhat und um
mindestens die Hälfte höher ist als das Einkommen,
Der Betrag von 10000 Deutsche Mark erhöht sich
um je 2000 Deutsche Mark für jedes Kind, für das
dem Steuerpflichtigen ein Kinderfreibetrag nach
$ 32 Abs. 2 zusteht oder gewährt wird.
(2) Zum Verbrauch gehören alle Aufwendungen

des Steuerpflichtigen für seinen Haushalt und für
seine Lebensführung und die Lebensführung seiner
Angehörigen.
(3) ZumVerbrauchgehörennicht

1. die Sonderausgaben ($ 10Abs. 1);
2. die Steuern vom Einkommen und sonstige Per-

sonensteuern;
3. Ausgaben für Aussteuern oder Ausstattungen,

soweit sie das den Verhältnissen des Steuer-
pflichtigen entsprechende Maß nicht überstiegen
haben;



4. Ausgaben für politische, künstlerische, mildtätige,
kirchliche, religiöse, wissenschaftliche und ge-
meinnützige Zwecke;

5. Ausgaben, die durch Krankheiten, Todesfälle
oder Unglücksfälle oder durch körperliche oder
geistige Gebrechen verursacht sind;

6. Aufwendungen, die durch Geburt eines Kindes
entstanden sind;

7. außerordentliche Aufwendungen, die durch den
Unterhalt oder die Erziehung eines Kindes oder
den Unterhalt eines bedürftigen Angehörigen
entstanden sind;

8. Aufwendungen aus sozialen Beweggründen für
Arbeitnehmer oder frühere Arbeitnehmer oder
für ihre Angehörigen;

9. der Teil des Verbrauchs, den der Steuerpflichtige
bestritten hat
a) aus Einkommen, das er in den letzten drei Jah-

ren versteuert, aber nicht verbraucht hat,
b) aus Einnahmen, die nach den $$ 3 bis 3b

steuerfrei sind, oder aus Bezügen, die dem
Steuerpflichtigen nach $ 22 Ziff. 1 Satz 2 nicht
zuzurechnen sind.

(4) Die Einkommensteuer nach dem Verbrauch be-
trägt nur die Hälfte der Steuer, die sich aus der Ein-
kommensteuertabelle ergibt. Wenn der sich danach
ergebende Steuerbetrag geringer ist als der Steuer-
betrag, der sich bei Zugrundelegung des Einkom-
mens ergeben würde, so ist der Besteuerung nicht
der Verbrauch, sondern das Einkommen zugrunde
zu legen.

VII. Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger

$49
Beschränkt steuerpflichtige Einkünite

(1) Inländische Einkünfte im Sinne der beschränk-
ten Einkommensteuerpflicht ($ 1 Abs. 2) sind
1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen Land-

und Forstwirtschaft (88 13, 14);
2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb ($$ 15, 16)

a) für den im Inland eine Betriebstätte unterhal-
ten wird oder ein ständiger Vertreter bestellt
ist,

b) die durch den Betrieb eigener oder gecharter-
ter Seeschiffe oder Luftfahrzeuge aus Beförde-
gen zwischen inländischen und von inländi-
schen zu ausländischen Häfen erzielt werden,
einschließlich der Einkünfte aus anderen mit
solchen Beförderungen zusammenhängenden,
sich auf das Inland erstreckenden Beförde-
rungsleistungen,oder

c) die aus der Veräußerung eines Anteils an
einer Kapitalgesellschaft erzielt werden ($ 17),
die ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz im
Inland hat;

3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit ($ 18), die im
Inland ausgeübt oder verwertet wird oder wor-
den ist;

4. EinkünfteausnichtselbständigerArbeit ($19),die
im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder
worden ist, und Einkünfte, die aus inländischen
öffentlichen Kassen einschließlich der Kassen der
Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bun-
desbank mit Rücksicht auf ein gegenwärtiges oder
früheres Dienstverhältnis gewährt werden;

5. Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des
$ 20 Abs. 1 Ziff. 1 und 2, wenn der Schuldner
Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland
hat, und Einkünfte im Sinne des $ 20 Abs. 1 Ziff. 3
und 4, wenn
a) das Kapitalvermögen durch inländischen

Grundbesitz, durch inländische Rechte, die den
Vorschriften des bürgerlichen Rechts über
Grundstücke unterliegen, oder durch Schiffe,
die in ein inländisches Schiffsregister einge-
tragen sind, unmittelbar oder mittelbar ge-
sichert ist,

b) das Kapitalvermögen in Anleihen und Forde-
rungen besteht, die in ein öffentliches Schuld-
bucheingetragenoder über die Teilschuldver-
schreibungen ausgegeben sind, und der Schuld-
ner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im
Inland hat. Das gilt nicht
aa) für Kapitalerträge aus Anleihen, bei de-

nen der Steuerabzug vom Kapitalertrag
nach $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 letzter Satz nicht
vorzunehmen ist,

bb) für Kapitalerträge aus festverzinslichen
Wertpapieren im Sinne des $ 43 Abs.1
Ziff. 3 bis 5 (ausgenommen Wandelanlei-
henundGewinnobligationen)und

cc) für Kapitalerträge, die Personen im Sinne
des $ 1 Abs. 3 zufließen;

6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
($ 21), wenn das unbewegliche Vermögen, die
Sachinbegriffe oder Rechte im Inland belegen oder
in ein inländisches öffentliches Buch oder Register
eingetragen sind oder in einer inländischen Be-
triebstätte verwertet werden;

7. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Ziff. 1, so-
weit sie dem Steuerabzug unterworfen werden;

8. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Ziff. 2, so-
weit es sichum Spekulationsgeschäftemit inlän-
dischen Grundstücken uder mit inländischen Rech-
ten handelt, die den Vorschriften des bürgerlichen
Rechts über Grundstücke unterliegen.

(2) Bei Schiffahrt-und Luftfahrtunternehmensind
die Einkünfte im Sinne des Absatzes 1 Ziff. 2 Buch-
stabeb mit 5 vom Hundert der für diese Beförde-
rungsleistungen vereinbarten Entgelte anzusetzen.
Das gilt auch, wenn solche Einkünfte durch eine in-
ländische Betriebstätte oder einen inländischen stän-
digen Vertreter erzielt werden (Absatz 1 Ziff. 2 Buch-
stabe a).

(3) Abweichend von Absatz 1 Ziff. 2 sind Ein-
künfte steuerfrei, die ein beschränkt Steuerpflich-
tiger mit Wohnsitz oder gewöhnlichemAufenthalt
in einem ausländischen Staat durch den Betrieb eige-
ner oder gecharterter Schiffe oder Luftfahrzeuge aus
einem Unternehmen bezieht, dessen Geschäftslei-



tung sich in dem ausländischen Staat befindet. Vor-
aussetzungfür die Steuerbefreiungist, daß dieser
ausländische Staat Steuerpflichtigen mit Wohnsitz
oder gewöhnlichem Aufenthalt im Geltungsbereich
dieses Gesetzes eine entsprechende Steuerbefreiung
für derartige Einkünfte gewährt und daß der Bun-
desminister für Verkehr die Steuerbefreiung nach
Satz 1 für verkehrspolitisch unbedenklich erklärt
hat.

850
Sondervorschriften für beschränkt Steuerpflichtige
(1) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Betriebs-

ausgaben ($ 4 Abs. 4 bis 7) oder Werbungskosten
($ 9) nur insoweit abzichen, als sie mit inländischen
Einkünften in wirtschaftlichkem Zusammenhang ste-
hen. Die Vorschrift des $ 10 ist nur hinsichtlich der
als Sonderausgaben abzugsfähigen Teile der Ver-
mögensabgabe anzuwenden. Die Vorschrift des
$ 10d ist nur anzuwenden, wenn die in dieser Vor-
schrift bezeichneten Verluste in wirtschaftlichem
Zusammenhang mit inländischen Einkünften stehen
und der Gewinn auf Grund im Inland ordnungs-
mäßig geführterBüchernach $ 4 Abs. 1 oder nach
$ 5 ermittelt wird. Die Vorschriften des $ 34 sind
nur insoweit anzuwenden, als sie sich auf Gewinne
aus der Veräußerung eines land- und forstwirtschaft-
lichenBetriebs ($ 14),einesGewerbebetriebs($ 16),
einer wesentlichen Beteiligung ($ 17) oder auf Ver-
äußerungsgewinne im Sinne des $ 18 Abs. 3 bezie-
hen. Die übrigen Vorschriften der $$ 10 und 34 und
die Vorschriften der $$ 9a, 10c, 16 Abs. 4 Satz 3,
8532,32a Abs.3, $$ 33und33a sindnichtanzu-
wenden.

(2) Bei Einkünften, die dem Steuerabzug unter-
liegen, und bei Einkünften im Sinne des $ 20 Abs. 1
Ziff. 3 und A ist für beschränkt Steuerpflichtige ein
Ausgleich ($ 2 Abs. 2) mit Verlusten aus anderen
Einkunftsarten nicht zulässig.

(3) Die Einkommensteuerbemißt sich bei be-
schränkt Steuerpflichtigen, die veranlagt werden,
nach $ 32a Abs. 1; dabei ist ein Sonderfreibetrag
von 840 Deutsche Mark vom Einkommen abzuzie-
hen. Die Einkommensteuer beträgt mindestens
25 vom Hundert des Einkommens.

(4) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem
Steuerabzug vom Arbeitslohn oder vom Kapital-
ertrag oder dem Steuerabzug auf Grund des $ 50a
unterliegen, gilt bei beschränkt Steuerpflichtigen
durch den Steuerabzug als abgegolten, wenn die
Einkünfte nicht Betriebseinnahmen eines inländi-
schenBetriebs sind. Die Höhe der Lohnsteuerwird
durch Rechtsverordnung bestimmt.

(5) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer bei
beschränkt Steuerpflichtigen ganz oder zum Teil er-
lassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn
es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig
ist oder eine gesonderteBerechnungder Einkünfte
besonders schwierig ist.

(6) Die Absätze 1 bis 5 mit Ausnahme des Ab-
satzes 3 Satz 2 gelten auch im Fall des $ 1Abs. 3.
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$50a
Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen

(1) Bei beschränkt steuerpflichtigenMitgliedern
des Aufsichtsrats (Verwaltungsrats) von inländi-
schen Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaf-
ten auf Aktien, Berggewerkschaften, Gesellschaften
mit beschränkterHaftung und sonstigen Kapital-
gesellschaften, Genossenschaften und Personenver-
einigungen des privaten und des öffentlichen Rechts,
bei denen die Gesellschafter nicht als Unternehmer
(Mitunternehmer) anzusehen sind, unterliegen die
Vergütungen jeder Art, die ihnen von den genann-
ten Unternehmungen für die Überwachung der Ge-
schäftsführung gewährt werden (Aufsichtsratsver-
gütungen), dem Steuerabzug (Aufsichtsratsteuer).

(2) Die Aufsichtsratsteuer beträgt 30 vom Hundert
derAufsichtsratsvergütungen.

(3) Dem Steuerabzug unterliegt der volle Betrag
der Aufsichtsratsvergütung ohne jeden Abzug. Wer-
den Reisekosten (Tagegelder und Fahrtauslagen) be-
sonders gewährt, so gehören sie zu den Aufsichts-
ratsvergütungen nur insoweit, als sie die tatsäch-
lichen Auslagen übersteigen.

(4) Die Einkommensteuer wird bei beschränkt
Steuerpflichtigenim Wege des Steuerabzugser-
hoben
a) bei Einkünften aus der Ausübung oder Verwer-

tung einer Tätigkeit als Künstler, Berufssportler,
Schriftsteller, Journalist oder Bildberichterstatter
einschließlich solcher Tätigkeiten für den Rund-
funk oder Fernsehfunk($49Abs. 1 Ziff. 2 bis 4),

b) bei Einkünften, die aus Vergütungen für die Nut-
zung oder das Recht auf Nutzung von Urheber-
rechten und gewerblichen Schutzrechten sowie
von Plänen, Mustern, Verfahren und gewerb-
lichen Erfahrungen und Kenntnissen herrühren
($49Abs. 1Ziff. 2,3und6).

Der Steuerabzug beträgt 25 vom Hundert der Ein-
nahmen.Soweit die Tätigkeit im Sinne des Buch-
stabens a im Inland ausgeübt wird oder worden ist,
beträgt der Steuerabzug 15 vom Hundert der Ein-
nahmen.

(5) Der Schuldner der Aufsichtsratsvergütung
(Absatz1)oder der Vergütungen(Absatz4) hat den
Steuerabzugfür Rechnungdes beschränktsteuer-
pflichtigen Gläubigers (Steuerschuldner) in dem
Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die Aufsichtsrats-
vergütung oder die Vergütungen dem Gläubiger zu-
fließen. Er hat die innerhalb eines Kalenderviertel-
jahrs einbehaltene Steuer jeweils bis zum 10. des
dem Kalendervierteljahr folgenden Monats an das
für ihn zuständige Finanzamt abzuführen. Der be-
schränkt Steuerpflichtige ist beim Steuerabzug von
Aufsichtsratsvergütungen oder von Vergütungen
Steuerschuldner. Der Schuldner der Aufsichtsrats-
vergütungen oder der Vergütungen haftet aber für
die Einbehaltung und Abführung der Steuer. Der
Steuerschuldnerwird nur in Anspruch genommen,
1. wenn der Schuldner der Aufsichtsratsvergütung

oder der Vergütungen diese nicht vorschrifts-
mäßiggekürzthatoder
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2. wenn der beschränkt steuerpflichtige Gläubiger
weiß, daß der Schuldner die einbehaltene Steuer
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat, und dies
dem Finanzamt nicht unverzüglich mitteilt.
(6) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt wer-

den, daß bei Vergütungen für die Nutzung oder das
Recht auf Nutzung von Urheberrechten (Absatz 4
Buchstabe b), wenn die Vergütungen nicht unmittel-
bar an den Gläubiger, sondern an einen Beauftrag-
ten geleistet werden, an Stelle des Schuldners der
Vergütung der Beauftragte die Steuer einzubehalten
und abzuführen hat und für die Einbehaltung und
Abführung haftet.

(7) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer
von beschränkt steuerpflichtigen Einkünften, soweit
diese nicht bereits dem Steuerabzug unterliegen, im
Wege des Steuerabzugs erheben, wenn dies zur
Sicherstellung des Steueranspruchs zweckmäßig ist.
Das Finanzamt bestimmt hierbei die Höhe des
Steuerabzugs.

VI. Ermächtigungs- und Schlußvorschriften
$51

Ermächtigung
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Bundesrates
1, zur Durchführung dieses Gesetzes Rechtsverord-

nungen zu erlassen, soweit dies zur Wahrung der
Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung, zur Besei-
tigung von Unbilligkeiten in Härtefällen oder zur
Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens erfor-
derlichist,undzwar:
a) über die Abgrenzung der Steuerpflicht,
b) über die Ermittlung der Einkünfte und die

Feststellung des Einkommens einschließlich
der abzugsfähigenBeträge,

c) über die Veranlagung, die Anwendung der
Tarifvorschriften und die Regelung der Steuer-
entrichtung einschließlich der Steuerabzüge,

d) über die Besteuerung der beschränkt Steuer-
pflichtigen einschließlich eines Steuerabzugs;

2. Vorschriften durch Rechtsverordnung zu erlassen
a) über die sich aus der Aufhebung oder Ände-

rung von Vorschriften dieses Gesetzes erge-
benden Rechtsfolgen,soweit dies zur Wah-
rung der Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung
oder zur Beseitigung von Unbilligkeiten in
Härtefällen erforderlich ist;

b) nach denen für jeweils zu bestimmende Wirt-
schaftsgüter des Umlaufsvermögens eine den
steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage für
Preissteigerungenin Höhe einesVomhundert-
satzes des sich nach $ 6 Abs. 1 Ziff. 2 Satz 1
ergebenden Werts dieser Wirtschaftsgüter zu-
gelassen werden kann, wenn ihre Börsen- oder
Marktpreise (Wiederbeschaffungspreise) am
Bilanzstichtag gegenüber den Börsen- oder
Marktpreisen (Wiederbeschaffungspreisen) am
vorangegangenen Bilanzstichtag wesentlich
gestiegen sind. Der Vomhundertsatz ist nach
dem Umfang dieser Preissteigerung zu be-

g)

stimmen; dabei ist ein angemessener Teil der
Preissteigerung unberücksichtigt zu lassen.
Die Rücklage für Preissteigerungen ist späte-
stens bis zum Ende des auf die Bildung fol-
genden sechsten Wirtschaftsjahrs gewinn-
erhöhendaufzulösen.Bei wesentlichenPreis-
senkungen,die auf die Preissteigerungenim
Sinne des Satzes 1 folgen, kann die volle oder
teilweise Auflösung der Rücklage zu einem
früheren Zeitpunkt bestimmt werden;
über eine Beschränkung des Abzugs von Aus-
gaben zur Förderung steuerbegünstigter
Zwecke im Sinne des $ 10b auf Zuwendungen
an bestimmte Körperschaften, Personenver-
einigungen oder Vermögensmassen sowie
über eine Anerkennung gemeinnütziger
Zwecke als besonders förderungswürdig;
über eine Ermäßigungder Einkommensteuer
bis auf die Hälfte bei Einkünften, die freie
Erfinder aus volkswirtschaftlich wertvollen
Versuchen oder Erfindungen haben, und über
den Abzug der durch die Erfindertätigkeit
verursachten Aufwendungen und Verluste so-
wie über das zeitliche Ausmaß dieser Begün-
stigungen;
über eine Ermäßigung der Lohnsteuer bis auf
die Hälfte für Vergütungen, die Arbeitgeber
ihren Arbeitnehmern für schutzfähige und aus
der Arbeit des Arbeitnehmers im Betrieb ent-
standene Erfindungen zahlen, sowie über die
Abgeltung der Einkommensteuerim Fall der
Veranlagung;
über die volle oder teilweise Steuerfreiheit
von Prämien für Verbesserungsvorschläge,
die Arbeitgeber an ihre Arbeitnehmer zahlen,
soweit sich die Prämie in mäßigem Rahmen
hält und Mißbräuche ausgeschlossen sind;
über die Festsetzung abweichender Voraus-
zahlungstermine;
nach denen Steuerpflichtige, die eine im be-
sonderen Maße der minderbemittelten Bevöl-
kerung dienende private Krankenanstalt be-
treiben, der Abnutzung unterliegende Wirt-
schaftsgüter, die zum Anlagevermögen dieser
Anstalten gehören, in Höhe eines Vomhun-
dertsatzes der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten abschreiben können;

k)

des Baues von Landarbeiterwohnungen und
über eine Steuerermäßigung beim Bau von
Heuerlings- und Werkwohnungen für länd-
liche Arbeiter;
über eine Abschreibungsfreiheitoder Steuer-
ermäßigungen für bestimmte Wirtschafts-
gebäude, für Um- und Ausbauten an Wirt-
schaftsgebäuden, für Hofbefestigungen und
Wirtschaftswege, für bestimmte bewegliche
Güter des Anlagevermögens einschließlich Be-
triebsvorrichtungen bei buchführenden und
nichtbuchführenden Land- und Forstwirten.
Dabei ist für diese Wirtschaftsgebäude sowie
für Um- und Ausbauten von einer höchstens
30jährigen Nutzungsdauer auszugehen. Die
Abschreibungsfreiheit oder Steuerermäßigung



kann auch bei Zuschüssen zur Finanzierung
der Anschaffung oder Herstellung von Wirt-
schaftsgütern im Sinne des Satzes 1 zugelas-
sen werden, wenn mit den Zuschüssen ein
Recht auf Mitbenutzung dieser Wirtschafts-
güter erworben wird. Die Abschreibungs-
freiheit oder Steuerermäßigung auf Grund der
vorstehenden Fassung dieser Ermächtigung
kann erstmals für Wirtschaftsjahre zugelas-
sen werden, die im Veranlagungszeitraum
1964beginnen;
über Sonderabschreibungen bei Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens, die unmittelbar
und ausschließlich dazu dienen, Schädigungen
durch Abwässer zu verhindern, zu beseitigen
oder zu verringern, und die in der Zeit vom
1, Januar 1955bis zum 31.Dezember 1974von
Steuerpflichtigen, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung nach $ 4 Abs.1
oder $ 5 ermitteln, angeschafft oder hergestellt
werden. Voraussetzung ist, daß die Anschaf-
fung oder Herstellung der Wirtschaftsgüter
im Öffentlichen Interesse erforderlich ist. Die
Sonderabschreibungenkönnen im Wirtschafts-
jahr der Anschaffung oder Herstellung und
in den vier folgenden Wirtschaftsjahren neben
den Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 in
Anspruch genommen werden, und zwar
bei beweglichenWirtschaftsgüterndes An-
lagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
bei unbeweglichenWirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Sie können bereits für Anzahlungen auf An-
schaffungskosten und für Teilherstellungs-
kosten zugelassen werden. Die Sonderab-
schreibungen können auch bei Zuschüssen zur
Finanzierung der Anschaffung oder Herstel-
lung von Wirtschaftsgütern im Sinne des Sat-
zes 1 zugelassen werden, wenn mit den Zu-
schüssen ein Recht auf Mitbenutzung dieser
Wirtschaftsgüter erworben wird. Bei Wirt-
schaftsgütern, für die von den Sonderabschrei-
bungen Gebrauch gemacht wird, sind die Ab-
setzungen für Abnutzung nach $ 7 in gleichen
Jahresbeträgen vorzunehmen. Die Sonderab-
schreibungen sind nicht zuzulassen für Wirt-
schaftsgüter, die im Rahmen der Neuerrich-
tung von Betrieben oder Betriebstätten ange-
schafft oder hergestellt werden;
nach denen jeweils zu bestimmende Wirt-
schaftsgüter des Umlaufvermögens ausländi-
scher Herkunft, welche die nachstehend be-
zeichneten Voraussetzungen erfüllen und nach
dem Erwerb weder bearbeitet noch verarbeitet
worden sind, statt mit dem sich nach $ 6 Abs. 1
Ziff. 2 ergebenden Wert mit dem folgenden
Wert angesetzt werden können:
aa) Wirtschaftsgüter, deren Preis auf dem

Weltmarkt wesentlichen Schwankungen
unterliegt, mit einem Wert, der bis zu
20vom Hundert unter den Anschaffungs-
kosten oder dem niedrigeren Börsen-
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oder Marktpreis (Wiederbeschaffungs-
preis) des Bilanzstichtags liegt,
Wirtschaftsgüter, die wegen ihrer beson-
deren volkswirtschaftlichen Bedeutung
zur Deckung des Bedarfs der deutschen
Wirtschaft erforderlich sind (Waren des
volkswirtschaftlich vordringlichen Be-
darfs), mit einem Wert, der bei einem
Mehrbestand an diesen Waren bis zu
30 vom Hundert und bei dem übrigen Be-
stand bis zu 20 vom Hundert unter den
Anschaffungskosten oder dem niedrigeren
Börsen- oder Marktpreis (Wiederbeschaf-
fungspreis) des Bilanzstichtags liegt; statt
des Abschlags auf einen Mehrbestand
kann bei den einzelnen Waren des volks-
wirtschaftlich vordringlichen Bedarfs ein
Abschlag bis zu 30 vom Hundert von den
Anschaffungskostenoder demniedrigeren
Börsen- oder Marktpreis (Wiederbeschaf-
fungspreis) des Bilanzstichtags zugelassen
werden, soweit diese Waren im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes neben den han-
delsüblichenVorräten eingelagertwerden
und nur unter besonders zu bestimmen-
den Bedingungen dem Lager (Sonder-
lager) entnommen werden können.
Ein Mehrbestand ist anzunehmen, soweit
der mengenmäßige Bestand der Waren
am Schluß des Wirtschaftsjahrs im einzel-
nen und insgesamt den Bestand an einem
noch zu bestimmenden Zeitpunkt, der
nach dem 31. Dezember 1954 liegt, über-
steigt. Hierbei sind nur Waren zu berück-
sichtigen, die sich im Geltungsbereich
dieses Gesetzes befinden.

Der Wertansatz nach Doppelbuchstabe bb kann
nur in Wirtschaftsjahren zugelassen werden,
die vor dem 1. Januar 1974 enden. Erfüllen
Wirtschaftsgüter die Voraussetzungen zu
Doppelbuchstabe aa und zu Doppelbuchstabe
bb, so kann der Wertansatz nach Wahl des
Steuerpflichtigen entweder nach Doppelbuch- _
stabe aa oder nach Doppelbuchstabe bb zu-
gelassen werden. Für Wirtschaftsgüter, für
die das Land Berlin vertraglich das mit der
EinlagerungverbundenePreisrisiko übernom-
men hat, ist ein Wertansatz nach Doppelbuch-
stabe aa oder nach Doppelbuchstabe bb nicht
zulässig;
über Sonderabschreibungen
aa) im Tiefbaubetrieb des Steinkohlen-, Pech-

kohlen-, Braunkohlen- und Erzbergbaues
bei Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens unter Tage und bei bestimmten mit
dem Grubenbetrieb unter Tage in unmit-
telbarem Zusammenhang stehenden, der
Förderung, Seilfahrt, Wasserhaltung und
Wetterführung sowie der Aufbereitung
des Minerals dienenden Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens über Tage,
soweit die Wirtschaftsgüter
für die Errichtung von neuen Förder-
schachtanlagen, auch in Form von An-
schlußschachtanlagen,

bb)
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für die Errichtung neuer Schächte sowie
die Erweiterung des Grubengebäudes
und den durch Wasserzuflüsse aus
stilliegenden Anlagen bedingten Aus-
bau der Wasserhaltung bestehender
Schachtanlagen,
für Rationalisierungsmaßnahmenin der
Hauptschacht-, Blindschacht-, Strecken-
und Abbauförderung, im Streckenvor-
trieb, in der Gewinnung, Versatzwirt-
schaft, Seilfahrt, Wetterführung und
Wasserhaltung sowie in der Aufberei-
tung,
für die Zusammenfassung von mehre-
ren Förderschachtanlagen zu einer ein-
heitlichen Förderschachtanlage
und
für den Wiederaufschluß stilliegender
Grubenfelder und Feldesteile,

bb) im Tagebaubetrieb des Braunkohlen- und
Erzbergbaues
bei bestimmten Wirtschaftsgütern des be-
weglichen Anlagevermögens (Grubenauf-
schluß, Großgeräte und im Erzbergbau
auch Aufbereitungsanlagen), die für die
Erschließungneuer Tagebaue und beim
Übergang zum Tieftagebau für die Frei-
legung und Gewinnung der Lagerstätte

von Steuerpflichtigen, die den Gewinn auf
Grund ordnungsmäßiger Buchführung nach
$ 5 ermitteln, nach dem 31. Dezember 1955
ganz oder zum Teil angeschafft oder herge-
stellt werden. Voraussetzung für die In-
anspruchnahme der Sonderabschreibungen ist,
daß mit der Durchführung der bezeichneten
Vorhaben vor dem 1. Januar 1961 begonnen
und ihre Förderungswürdigkeit von der ober-
sten Landesbehörde für Wirtschaft im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Wirt-
schaft bescheinigt worden ist. An die Stelle
des 1. Januar 1961tritt für die in Doppelbuch-
stabe aa bezeichneten Vorhaben der 1. Januar
1973. Die Sonderabschreibungen können im
Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstel-
lung und den vier folgenden Wirtschaftsjah-
ren
bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert
und bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten in
Anspruch genommen werden. Daneben sind
die Absetzungenfür Abnutzungnach$ 7 vor-
zunehmen. Von den Sonderabschreibungen
darf nichtmehrGebrauchgemachtwerden für
Wirtschaftsgüter, die bei der Errichtung von
neuen Förderschachtanlagen (auch im Zusam-
menhang mit dem Wiederaufschluß stilliegen-
der Grubenfelder und Feldesteile), jedoch
nicht in der Form von Anschlußschachtanla-
gen, nach dem 31. Dezember 1973und in den

übrigen Fällen nach dem 31. Dezember 1965
angeschafft oder hergestellt werden. An die
Stelle des 31. Dezember 1965 tritt bei begün-
stigten Vorhaben, mit deren Durchführung
nach dem 31.Dezember 1960begonnen worden
ist, der 31. Dezember 1973. Bei nach diesen
Stichtagen angeschafften oder hergestellten
Wirtschaftsgüternkönnendie Sonderabschrei-
bungen für die vor diesen Stichtagen aufge-
wendeten Anzahlungen auf Anschaffungs-
kosten oder Teilherstellungskosten zugelassen
werden. Bei Wirtschaftsgütern, für die von
den Sonderabschreibungen Gebrauch gemacht
wird, sind die Absetzungen für Abnutzung
nach $ 7 in gleichen Jahresbeträgen vorzuneh-
men.

Bei den begünstigten Vorhaben im Tagebau-
betrieb des Braunkohlen- und Erzbergbaues
kann außerdem zugelassen werden, daß die
vor dem 1. Januar 1966aufgewendeten Kosten
für den Vorabraum bis zu 50 vom Hundert als
sofort abzugsfähige Betriebsausgaben behan-
delt werden;

über Sonderabschreibungen bei beweglichen
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die
unmittelbar und ausschließlich dazu dienen,
die Verunreinigung der Luft zu verhindern,
zu beseitigen oder zu verringern, und die in
der Zeit vom 1. Januar 1957bis zum 31. De-
zember 1974 von Steuerpflichtigen, die den
Gewinn auf Grund ordnungsmäßigerBuchfüh-
rung nach $ 4 Abs. 1 oder $ 5 ermitteln, ange-
schafft oder hergestellt werden; die Sonder-
abschreibungen können auch zugelassen wer-
den, wenn auf Grund behördlicher Anordnung
ausschließlich aus Gründen der Luftreinhal-
tung bei Feuerungs- oder Dampfkesselanlagen
sowie bei Anlagen, bei denen durch chemische
Verfahren Luftverunreinigungen entstehen,
Umstellungen oder Veränderungen vorgenom-
men oder Schornsteine errichtet oder aufge-
stockt oder Anschlüsse an eine Fernwärme-
versorgungsanlage vorgenommen werden.
Die Sonderabschreibungen können im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung
und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren
neben den Absetzungen für Abnutzung nach
$ 7 bis zu insgesamt 50 vom Hundert der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten in An-
spruch genommen werden. Sie können bereits
für Anzahlungen auf Anschaffungskosten und
für Teilherstellungskosten zugelassen wer-
den. Bei Wirtschaftsgütern, für die von den
Sonderabschreibungen Gebrauch gemacht
wird, sind die Absetzungen für Abnutzung
nach $ 7 in gleichen Jahresbeträgen vorzuneh-
men. Voraussetzung für die Inanspruchnahme
der Sonderabschreibungen ist, daß die An-
schaffungoder Herstellung der Wirtschafts-
güter im öffentlichen Interesse erforderlich ist.
Die Sonderabschreibungen sind nicht zuzulas-
sen für Wirtschaftsgüter, die im Rahmen der
Neuerrichtung von Betrieben oder Betrieb-
stätten angeschafft oder hergestellt werden;
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über die Bemessung der Absetzungen für Ab-
nutzung oder Substanzverringerung bei nicht
zu einemBetriebsvermögengehörendenWirt-
gülern, die vor dem 21. Juni 1948angeschafft
oder hergestellt oder die unentgeltlich erwor-
ben sind. Hierbei kann bestimmtwerden,daß
die Absetzungen für Abnutzung oder Sub-
stanzverringerungnicht nach den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten,sondernnach
Hilfswerten (am 21.-Juni 1948 maßgebender
Einheitswert, Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten des Rechtsvorgängers abzüglich
der von ihm vorgenommenen Absetzungen,
fiktive Anschaffungskosten an einem noch zu
bestimmendenStichtag)zu bemessensind.Zur
Vermeidung von Härten kann zugelassen wer-
den, daß an Stelle der Absetzungenfür Ab-
nutzung, die nach dem am 21. Juni 1948maß-
gebenden Einheitswert zu bemessen sind, der
Betrag abgezogen wird, der für das Witrt-
schaftsgut in dem Veranlagungszeitraum 1947
als Absetzung für Abnutzung geltend ge-
macht werden konnte. Für das Land Berlin tritt
in denSätzen1bis 3 an die Stelle des21.Juni
1948jeweils der 1.April 1949;
über erhöhte Absetzungen bei Aufwendungen
für den Einbau von Anlagen und Einrichtun-
gen im Sinne des $ 40 Abs. 1 Buchstaben a
bis d sowie f und g des ZweitenWohnungs-
baugesetzes in der Fassung vom 1. August
1961 (Bundesgesetzbl. I S. 1121), geändert
durchdas Gesetzüber Wohnbeihilfenvom
29. Juli 1963 (Bundesgesetzbl. IS. 508), — im
Saarland im Sinne des $ 21 Abs. 1 Buchstaben
a bis d sowie f und g des Gesetzes Nr. 696,
Wohnungsbaugesetz für das Saarland, in der
Fassung vom 26. September 1961 (Amtsblatt
desSaarlandesS. 591),geändertdurchdasGe-
setz über Wohnbeihilfen vom 29. Juli 1963
{Bundesgesetzbl. I S. 508), — von Fahrstuhl-
anlagen bei Gebäuden mit mehr als vier Ge-
schossen und von Heizungs- und Warm-
wässeranlagen sowie für den Umbau von
Fenstern und Türen und für den Anschluß an
die Kanalisation oder die Wasserversorgung.
Voraussetzung für die Gewährung der erhöh-
ten Absetzungen ist, daß die Gebäude nicht
zu einem Betriebsvermögen gehören, über-
wiegend Wohnzwecken dienen und vor dem
21. Juni 1948 fertiggestellt worden sind. Die
Voraussetzung, daß die Gebäude vor dem
21. Juni 1948 fertiggestellt worden sind, ent-
fällt bei Aufwendungen für den Anschluß an
die Kanalisation oder die Wasserversorgung,
wenn der Anschluß nicht schon im Zusammen-
hang mit der Errichtung des Gebäudes mög-
lich war. Die erhöhten Absetzungen dürfen
jährlich 10 vom Hundert der Aufwendungen
nicht übersteigen;
nach denen Steuerpflichtige größere Aufwen-
dungen
aa) für die Erhaltung von nicht zu einem Be-

triebsvermögen gehörenden Gebäuden,
die überwiegend Wohnzwecken dienen,
abweichend von $ 11 Abs. 2,
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bb) zur Erhaltung eines Gebäudes, die für
Maßnahmen im Sinne der $$ 21 und 43
Abs.3 Satz 2 des Städtebauförderungs-
gesetzes vom 27. Juli 1971 (Bundesgesetz-
blatt IS. 1125) aufgewendet worden sind,

auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig verteilen
können;

nachdenenbei Anschaffungoder Herstellung
von abnutzbaren beweglichen und bei Her-
stellung von abnutzbaren unbeweglichen
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens auf
Antrag ein Abzug von der Einkommensteuer
für den Veranlagungszeitraum der Anschaf-
fung oder Herstellung bis zur Höhe von 7,5
vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten dieser Wirtschaftsgüter vorge-
nommen werden kann, wenn eine Störung des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts einge-
treten ist oder sich abzeichnet, die eine nach-
haltige Verringerung der Umsätze oder der
Beschäftigung zur Folge hatte oder erwarten
läßt, insbesondere bei einem erheblichen
Rückgang der Nachfrage nach Investitions-
gütern oder Bauleistungen. Bei der Bemessung
des von der Einkommensteuer abzugsfähigen
Betrags dürfen nur berücksichtigt werden
aa) die Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten von beweglichen Wirtschafts-
gütern, die innerhalb eines jeweils fest-
zusetzenden Zeitraums, der ein Jahr nicht
übersteigen darf (Begünstigungszeit-
raum), angeschafftoder hergestellt wer-
den,

bb) die Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten von beweglichen Wirtschafts-
gütern, die innerhalb des Begünstigungs-
zeitraums bestellt und angezahlt werden
oder mit deren Herstellung innerhalb des
Begünstigungszeitraums begonnen wird,
wenn sie innerhalb eines Jahres, bei
Schiffen innerhalb zweier Jahre nach Ab-
lauf des Begünstigungszeitraums geliefert
oder fertiggestellt werden. Soweit beweg-
liche Wirtschaftsgüter im Sinne des Sat-
zes 1 mit Ausnahme von Schiffen nach
Ablauf eines Jahres, aber vor Ablauf
zweier Jahre nach dem Ende des Begün-
stigungszeitraums geliefert oder fertig-
gestellt werden, dürfen bei Bemessung
desAbzugs von der Einkommensteuerdie
bis zum Ablauf eines Jahres nach dem
Ende des Begünstigungszeitraums aufge-
wendeten Anzahlungen und Teilherstel-
lungskosten berücksichtigt werden,

cc) die Herstellungskosten von Gebäuden,
bei denen innerhalb des Begünstigungs-
zeitraums der Antrag auf Baugenehmi-
gung gestellt wird, wenn sie bis zum Ab-
lauf von zwei Jahren nach dem Ende
des Begünstigungszeitraums fertiggestellt
werden;

dabei scheiden geringwertige Wirtschaftsgüter
im Sinne des $ 6 Abs. 2 und Wirtschaftsgüter,
die in gebrauchtem Zustand erworben werden,



aus. Von der Begünstigung können außerdem
Wirtschaftsgüter ausgeschlossen werden, für
die Sonderabschreibungen, erhöhte Absetzun-
gen oder die Investitionszulage nach $ 19 des
Berlinförderungsgesetzes in Anspruch genom-
men werden. In den Fällen der Doppelbuchsta-
ben bb und cc können bei Bemessung des von
der Einkommensteuer abzugsfähigen Betrags
bereits die im Begünstigungszeitraum, im Fall
des Doppelbuchstabens bb Satz 2 auch die bis
zum Ablauf eines Jahres nach dem Ende des
Begünstigungszeitraums aufgewendeten An-
zahlungen und Teilherstellungskosten berück-
sichtigt werden; der Abzug von der Einkom-
mensteuer kann insoweit schon für den Ver-
anlagungszeitraum vorgenommen werden, in
dem die Anzahlungen oder Teilherstellungs-
kosten aufgewendet worden sind. Übersteigt
der von der Einkommensteuer abzugsfähige
Betrag die für den Veranlagungszeitraum der
Anschaffung oder Herstellung geschuldete
Einkommensteuer, so kann der übersteigende
Betrag von der Einkommensteuer für den dar-
auffolgenden Veranlagungszeitraum abge-
zogen werden. Entsprechendes gilt, wenn in
den Fällen der Doppelbuchstabenbb und cc
der Abzug von der Einkommensteuer bereits
für Anzahlungen oder Teilherstellungskosten
geltend gemacht wird. Der Abzug von der
Einkommensteuer darf jedoch die für den Ver-
anlagungszeitraum der Anschaffung oder Her-
stellung und den folgenden Veranlagungszeit-
raum insgesamt zu entrichtende Einkommen-
steuer nicht übersteigen. In den Fällen des
Doppelbuchstabens bb Satz 2 gilt dies mit der
Maßgabe, daß an die Stelle des Veranlagungs-
zeitraums der Anschaffung oder Herstellung
der Veranlagungszeitraum tritt, in dem zuletzt
Anzahlungen oder Teilherstellungskosten auf-
gewendet worden sind. Werden begünstigte
Wirtschaftsgüter von Gesellschaften im Sinne
des $ 15 Ziff. 2 und 3 angeschafft oder herge-
stellt, so ist der abzugsfähige Betrag nach dem
Verhältnis der Gewinnanteile einschließlich
der Vergütungen aufzuteilen. Die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten der Wirt-
schaftsgüter, die bei Bemessung des von der
Einkommensteuer abzugsfähigen Betrags be-
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Abzug von der Einkommensteuer nicht gemin-
dert. Rechtsverordnungen auf Grund dieser
Ermächtigung bedürfen der Zustimmung des
Bundestages. Die Zustimmung gilt als erteilt,
wenn der Bundestag nicht binnen vier Wochen
nach Eingang der Vorlage der Bundesregie-
rung die Zustimmung verweigert hat;

über die Abzugsfähigkeit von Ausgaben bei
der Vollblutzucht außerhalb eines land- und
forstwirtschaftlichen oder gewerblichen Be-
triebs, sofern mindestens zwei Zuchtstuten ge-
halten werden. In diesen Fällen sind die nicht
durch Einnahmen gedeckten Ausgaben für
Zuchtstuten und höchstens drei weitere Voll-
blutpferde je Zuchtstute als Verluste bei den
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft bis

zu einem Höchstbetragvon 5000 Deutsche
Mark je Pferd zu behandeln;
über Sonderabschreibungen bei abnutzbaren
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die
der Forschung oder Entwicklung dienen und
vor dem 1. Januar 1975von Steuerpflichtigen,
die den Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger
Buchführung nach $ 4 Abs. 1 oder $ 5 ermit-
teln, angeschafft oder hergestellt werden. Vor-
aussetzung für die Inanspruchnahme der Son-
derabschreibungen ist, daß die beweglichen
Wirtschaftsgüter ausschließlich und die unbe-
weglichenWirtschaftsgüterzu mehr als 66°s
vom Hundert der Forschung oder Entwicklung
dienen. Die Sonderabschreibungen können
auch für Ausbauten und Erweiterungen an be-
stehenden Gebäuden zugelassen werden,
wenn die ausgebauten oder neu hergestellten
Gebäudeteilezu mehr als 66°/svom Hundert
der Forschung oder Entwicklung dienen. Die
Wirtschaftsgüter dienen der Forschung oder
Entwicklung, wenn sie verwendet werden
aa) zur Gewinnung von neuen wissenschaft-

lichen oder technischen Erkenntnissen und
Erfahrungen allgemeiner Art (Grund-
lagenforschung) oder

bb) zur Neuentwicklung von Erzeugnissen
oder Herstellungsverfahren oder

cc) zur Weiterentwicklung von Erzeugnissen
oder Herstellungsverfahren, soweit we-
sentliche Änderungen dieser Erzeugnisse
oder Verfahren entwickelt werden.

Die Sonderabschreibungen können im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung
und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren
neben den Absetzungen für Abnutzung nach
$ 7 in Anspruch genommen werden, und zwar
bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Sie können bereits für Anzahlungen auf An-
schaffungskosten und für Teilherstellungs-
kosten zugelassen werden. Bei Wirtschafts-
gütern, für die von den Sonderabschreibungen
Gebrauch gemacht wird, sind die Absetzungen
für Abnutzung nach $ 7 in gleichen Jahres-
beträgen vorzunehmen;
über Sonderabschreibungen bei Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens, die unmittelbar
und ausschließlich dazu dienen, Lärm oder Er-
schütterungen zu verhindern, zu beseitigen
oder zu verringern, und die vor dem 1. Januar
1975 von Steuerpflichtigen, die den Gewinn
auf Grund ordnungsmäßiger Buchführung nach
$ A Abs. 1 oder $ 5 ermitteln, angeschafft oder
hergestellt werden; die Sonderabschreibungen
können auch zugelassen werden, wenn auf
Grund behördlicherAnordnung ausschließlich
aus Gründen der Beseitigung oder Verringe-



rung von Lärm oder Erschütterungen bei Be-
triebsanlagen Umstellungen oder Veränderun-
gen vorgenommen werden. Die Sonderab-
schreibungen können im Wirtschaftsjahr der
Anschaffung oder Herstellung und in den vier
folgenden Wirtschaftsjahren neben den Abset-
zungen für Abnutzung nach $ 7 in Anspruch
genommen werden, und zwar

bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt30vomHundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Buchstabe o Satz 3 bis 5 gilt entsprechend;
über Sonderabschreibungen bei Handelsschif-
fen, die in einem inländischen Seeschiffs-
register eingetragen sind und vor dem 1. Ja-
nuar 1975 von Steuerpflichtigen, die den Ge-
winn auf Grund ordnungsmäßiger Buchführung
nach $ 5 ermitteln, angeschafft oder hergestellt
worden sind. Im Fall der Anschaffung eines
Handelsschiffes ist weitere Voraussetzung,
daß das Schiff in ungebrauchtem Zustand vom
Hersteller erworben worden ist. Die Sonder-
abschreibungenkönnen im Wirtschaftsjahr
der Anschaffung oder Herstellung und in den
vier folgenden Wirtschaftsjahren neben den
Absetzungen für Abmutzung nach $ 7 bis zu
insgesamt 30 vom Hundert der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten in Anspruch genom-
men werden. Sie können bereits für Anzah-
lungen auf Anschaffungskosten und für Teil-
herstellungskosten zugelassen werden. Die
Sonderabschreibungen dürfen bei dem Ge-
werbebetrieb, zu dessen Betriebsvermögen
das Handelsschiff gehört, nicht zur Entstehung
oder Erhöhung eines Verlusts führen. Werden
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
eines Handelsschiffes zu mindestens 30 vom
Hundert durch Mittel finanziert, die weder
unmittelbar noch mittelbar in wirtschaftlichem
Zusammenhangmit der Aufnahme von Kre-
diten durch den Gewerbebetrieb stehen, zu
dessen Betriebsvermögen das Handelsschiff
gehört, so gilt Satz 5 mit der Maßgabe, daß
die Sonderabschreibungen bis zum Gesamtbe-
trag von 15 vom Hundert der Anschaffungs-
oder Herstellungskostenzur Entstehungoder
Erhöhung von Verlusten führen dürfen. Satz 6
gilt nicht für Handelsschiffe bis zu 1600
Bruttoregistertonnen, es sei denn, es handelt
sich um Tanker, Seeschlepper oder Spezial-
schiffe für den unmittelbaren oder mittelbaren
Einsatz zur Gewinnung von Bodenschätzen.
Bei Handelsschiffen, für die von den Sonder-
abschreibungen Gebrauch gemacht wird, sind
die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 in
gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen. Die
Sonderabschreibungen sind nur unter der Be-
dingung zuzulassen, daß die Handelsschiffe
innerhalb eines Zeitraums von acht Jahren
nachihrer AnschaffungoderHerstellungnicht
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veräußert werden; für Anteile an einem Han-
delsschiff gilt dies entsprechend. Die Sätze 1
bis 6, 8 und 9 gelten für Schiffe, die der See-
fischerei dienen, entsprechend. Für Luftfahr-
zeuge, die zur gewerbsmäßigen Beförderung
von Personen oder Sachen im internationalen
Luftverkehr oder zur Verwendung zu sonsti-
gen gewerblichen Zwecken im Ausland be-
stimmt sind, gelten die Sätze 1 bis 5, 8 und 9
mit der Maßgabe entsprechend, daß an die
Stelle der Eintragung in ein inländisches See-
schiffsregister die Eintragung in die deutsche
Luftfahrzeugrolle und bei der Vorschrift des
Satzes 9 an die Stelle des Zeitraums von acht
Jahren ein Zeitraum von sechs Jahren treten.
Die Sätze 5 bis 7, 10 und 11 gelten erstmals
für Handelsschiffe, Schiffe, die der Seefische-
rei dienen, und Luftfahrzeuge, die nach dem
31. Dezember 1970angeschafft oder hergestellt
werden; sie sind jedoch auf Schiffe und Luft-
fahrzeuge nicht anzuwenden, die vom Steuer-
pflichtigen, bei Gesellschaften im Sinne des
$ 15 Ziff.2 von der Gesellschaft nachweislich
vor dem 1. Januar 1971 bestellt worden sind
oder mit deren Herstellung der Steuerpflich-
tige oder die Gesellschaft vor dem 1. Januar
1971begonnen hat;

x) über erhöhte Absetzungen bei Herstellungs-
kosten für Modernisierungsmaßnahmen im
Sinne des $ 21 und Maßnahmen im Sinne des
$ 43 Abs. 3 Satz 2 des Städtebauförderungs-
gesetzes. Die erhöhten Absetzungen dürfen
jährlich 10 vom Hundert der Aufwendungen
nicht übersteigen;

3. die in $ 2 Abs. 5 Ziff. 1, $ 3 Ziff. 52, $ 3a Abs. 1
Ziff. 4, $ 7 Abs. 2, $ 10 Abs. 2, $ 22 Ziff. 1 Buch-
stabe a, $ 26a. Abs. 4, $ 29 Abs. 1 und 2, $ 31
Abs. 2, $ 33 Abs. 1, $ 33a Abs. 6, $ 34c Abs. 6,
$ 38 Abs. 2 und 3, $ 39 Abs. 1,3 und 4, $ 40 Abs. 3,
$ 41 Abs. 1, $ 42 Abs. 2, $ 42a Abs. 1, $ 44 Abs. 6,
$ 46 Abs. 5, $ 50 Abs. 4 und $ 50 a Abs. 6 vorge-
sehenen Rechtsverordnungen zu erlassen.
(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen, nach
denen die Inanspruchnahme von Sonderabschreibun-
gen und erhöhten Absetzungen sowie die Bemes-
sung der Absetzung für Abnutzung in fallenden
Jahresbeträgen ganz oder teilweise ausgeschlossen
werden können, wenn eine Störung des gesamt-
wirtschaftlichen Gleichgewichts eingetreten ist oder
sich abzeichnet, die erhebliche Preissteigerungen
mit sich gebracht hat oder erwarten läßt, insbeson-
dere, wenn die Inlandsnachfrage nach Investitions-
gütern oder Bauleistungen das Angebot wesentlich
übersteigt. Die Inanspruchnahme von Sonderab-
schreibungen und erhöhten Absetzungen sowie die
Bemessung der Absetzung für Abnutzung in fallen-
den Jahresbeträgen darf nur ausgeschlossen werden
1. für bewegliche Wirtschaftsgüter, die innerhalb

eines jeweils festzusetzenden Zeitraums, der frü-
hestens mit dem Tage beginnt, an dem die Bun-
desregierung ihren Beschluß über die Verordnung
bekanntgibt, und der ein Jahr nicht übersteigen
darf, angeschafft oder hergestellt werden. Für be-
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wegliche Wirtschaftsgüter, die vor Beginn dieses
Zeitraums bestellt und angezahlt worden sind
oder mit deren Herstellung vor Beginn dieses
Zeitraums angefangen worden ist, darf jedoch die
Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen und
erhöhten Absetzungen sowie die Bemessung der
Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahres-
beträgen nicht ausgeschlossen werden;

2. für beweglicheWirtschaftsgüterundfürGebäude,
die in dem in Ziffer 1 bezeichnetenZeitraumbe-
stellt werden oder mit deren Herstellung in die-
sem Zeitraum begonnen wird. Als Beginn der
Herstellung gilt bei Gebäuden der Zeitpunkt, in
dem der Antrag auf Baugenehmigung gestellt
wird.

Rechtsverordnungen auf Grund dieser Ermächtigung
bedürfen der Zustimmung des Bundestages und des
Bundesrates. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn
der Bundesrat nicht binnen drei Wochen, der Bun-
destag nicht binnen vier Wochen nach Eingang der
Vorlage der Bundesregierung die Zustimmung ver-
weigert hat.

(3) Die Bundesregierungwird ermächtigt,durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
Vorschriften zu erlassen, nach denen die Einkom-
mensteuer einschließlich des Steuerabzugs vom Ar-
beitslohn, des Steuerabzugs vom Kapitalertrag und
des Steuerabzugs bei beschränkt Steuerpflichtigen

1. um höchstens 10 vom Hundert herabgesetzt wer-
den kann. Der Zeitraum, für den die Herabset-
zung gilt, darf ein Jahr nicht übersteigen; er soll
sich mit dem Kalenderjahr decken. Voraussetzung
ist, daß eine Störung des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichts eingetreten ist oder sich abzeich-
net, die eine nachhaltige Verringerung der Um-
sätze oder der Beschäftigung zur Folge hatte oder
erwarten läßt, insbesondere bei einem erheb-
lichen Rückgang der Nachfrage nach Investitions-
gütern und Bauleistungen oder Verbrauchs-
gütern;

2. um höchstens 10 vom Hundert erhöht werden
kann. Der Zeitraum, für den die Erhöhung gilt,
darf ein Jahr nicht übersteigen; er soll sich mit
dem Kalenderjahr decken. Voraussetzung ist, daß
eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleich-
gewichts eingetreten ist oder sich abzeichnet, die
erhebliche Preissteigerungen mit sich gebracht
hat oder erwarten läßt, insbesondere, wenn die
Nachfrage nach Investitionsgütern und Bau-
leistungen oder Verbrauchsgütern das Angebot
wesentlich übersteigt.

Rechtsverordnungen auf Grund dieser Ermächtigung
bedürfen der Zustimmung des Bundestages.

(4) Der Bundesminister der Finanzen wird er-
mächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes und der zu
diesem Gesetz erlassenen Durchführungsverordnun-
gen in der jeweils geltenden Fassung mit neuem
Datum, unter neuer Überschrift und in neuer Para-
graphenfolge bekanntzumachen und dabei Unstim-
migkeiten des Wortlauts zu beseitigen.

$ 52
Schlußvorschriften

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist,
soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes
bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 1971anzuwenden. Beim Steuerabzug vom Ar-
beitslohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß die vor-
stehende Fassung erstmals auf den laufenden
Arbeitslohn anzuwenden ist, der für einen nach dem
31. Dezember 1970endenden Lohnzahlungszeitraum
gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem
31.Dezember 1970zufließen.
(2) Die Vorschrift des $ 2a ist erstmals für Wirt-

schaftsjahre anzuwenden, die nach dem 15.August
1971enden.
(3) Die Vorschrift des $ 3 Ziff. 9 ist erstmals auf

Abfindungenauf Grund von Kündigungen,die nach
dem 31. August 1969zugegangen sind, anzuwenden.
(4) Die Vorschrift des $ 3 Ziff. 62 gilt erstmals für

Ausgaben und Zuschüsse, die nach dem 31. Dezem-
ber 1970geleistet werden.
(5) Die Vorschrift des $ 4 Abs. 1 Satz 5 des

Einkommensteuergesetzes 1969 (Bundesgesetzbl. I
S. 2265)ist bei GrundundBoden,der zu einemland-
und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehöftt,
letztmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die vor
dem 1. Juli 1970enden. Entsteht durch die Veräuße-
rung oder Entnahme von Grund und Boden, der zum
Anlagevermögen eines land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebs gehört, ein Gewinn, so ist dieser nicht
zu berücksichtigen, wenn der Grund und Boden vor
dem 1. Juli 1970veräußert oder entnommen worden
ist oder wenn bei einer Veräußerung nach dem
30. Juni 1970 die Veräußerung auf einem vor dem
1. Juli 1970rechtswirksamabgeschlossenenobliga-
torischen Vertrag oder gleichstehendenRechtsakt
beruht. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für
Grund und Boden, der zu einem der selbständigen
Arbeit dienenden Vermögen oder der — bei Ge-
winnermittlung nach $ 4 — zu einem gewerblichen
Betriebsvermögen gehört, mit der Maßgabe, daß an
die Stelle des30.Juni 1970der 14.August 1971und
an die Stelle des 1.Juli 1970 der 15.August 1971
tritt. "

(6) Die Vorschrift des $ 4 Abs.3 Satz 4 ist für
Grund und Boden des Anlagevermögens erstmals
anzuwenden, soweit der Grund und Boden
1. zu einem land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebsvermögengehört, für Wirtschaftsjahre,die
nach dem 30. Juni 1970enden,

2. zu einem gewerblichen Betriebsvermögen oder zu
einem der selbständigenArbeit dienendenVer-
mögen gehört, für Wirtschaftsjahre, die nach dem
31.Dezember 1970enden.

Absatz 5 Satz 2 und 3 ist sinngemäßanzuwenden.
Für andere nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens ist $ 4 Abs. 3 Satz 4 erstmals an-
zuwenden für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.De-
zember 1970 enden; dies gilt nicht, soweit die An-
schaffungs- oder Herstellungskosten vor dem 1. Ja-
nuar 1971 als Betriebsausgaben abgesetzt worden
sind.



(7) Die Vorschrift des $ 4 Abs. 7 ist erstmals auf
Ausgleichszahlungen anzuwenden, die für das Wirt-
schaftsjahr der Organgesellschaft geleistet werden,
für das $ 7a des Körperschaftsteuergesetzes erst-
mals angewandt wird.

(8) Bei Anwendung der Vorschrift des $ 6 Abs.1
Ziff. 5 Buchstabe b ist die Vorschrift des $ 17 Abs. 1
Satz 4 nur zu berücksichtigen, wenn der Anteil nach
dem 31. Dezember 1964unenigeltlich erworben wor-
den ist,

(9) Die Vorschriften des $ 6b Abs. 1 Ziff. 3 und
des $ 6c Abs. 1 Ziff. 1 sind erstmals anzuwenden,
wenn der Grund und Boden, der zu einem land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehört, nach
dem 30. Juni 1970 veräußert worden ist, es sei denn,
die Veräußerung beruht auf einem vor dem 1. Juli
1970rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen
Vertrag oder gleichstehenden Rechtsakt. Satz 1 gilt
entsprechend für Grund und Boden, der zu einem
der selbständigen Arbeit dienenden Vermögen oder
der — bei Gewinnermittlung nach $ 4 — zu einem
gewerblichen Betriebsvermögen gehört, mit der
Maßgabe, daß an die Stelle des 30. Juni 1970 der
14.August 1971 und an die Stelle des1. Juli 1970
der 15.August 1971tritt.

(10) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern, die vor
dem 1. Januar 1958angeschafft oder hergestellt wor-
den sind, ist $ 7 des Einkommensteuergesetzes 1957
{Bundesgesetzbl. I S. 1793)weiter anzuwenden. Bei
beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens, die nach dem 31. Dezember 1957und vor dem
9. März 1960 angeschafft oder hergestellt worden
sind, ist $ 7 Abs. 2 Satz 2 des Einkommensteuer-
gesetzes 1958 (Bundesgesetzbl. I S. 672) weiter an-
zuwenden. Satz 2 gilt entsprechend für nach dem
8. März 1960 angeschaffte oder hergestellte Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens, wenn
1. die Wirtschaftsgüter vor dem 9. März 1960 be-

stellt und bis zum 31. Dezember 1961 geliefert
worden sind und vor dem 13. März 1960 für die
Wirtschaftsgüter eine Anzahlung geleistet oder
von dem Lieferanten eine schriftliche Auftrags-
bestätigung erteilt worden ist;

2. mit der Herstellung der Wirtschaftsgüter vor dem
9. März 1960begonnen worden ist und die Wirt-
schaftsgüter bis zum 31. Dezember 1961 fertig-
gestelltwordensind.
(11) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-

lagevermögens mit einer betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer von mehr als 15 Jahren, die in der
Zeit vom 1. Januar 1958bis zum 31, Dezember 1960
angeschafft oder hergestellt worden sind, darf der
bei der Absetzung für Abnutzung in fallenden Jah-
resbeträgen nach einem unveränderlichen Hundert-
satz vom jeweiligen Buchwert (Restwert) anzuwen-
dende Hundertsatz abweichend von $ 7 Abs. 2 Satz 2
1. bei Wirtschaftsgütern mit einer betriebsgewöhn-

lichen Nutzungsdauer von 16 bis 25 Jahren höch-
stens das Dreifache
und

2. bei Wirtschaftsgüternmit einer betriebsgewöhn-
lichen Nutzungsdauer von mehr als 25 Jahren
höchstens das Dreieinhalbfache
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des bei der Absetzung für Abnutzung in gleichen
Jahresbeträgen in Betracht kommenden Hundert-
satzes betragen; er darf jedoch im Falle der Ziffer 1
16vom Hundert und im Falle der Ziffer 2 12vom
Hundert nicht übersteigen.

(12)Die Vorschrift des $ 10Abs. 1 Ziff. 3 Satz 2
ist erstmals auf Beiträge an Bausparkassen anzu-
wenden, die auf Grund von nach dem 8. März 1960
abgeschlossenen Verträgen geleistet werden.

(13) Beiträge zu Versicherungen auf den Erlebens-
oder Todesfall sowie zu Witwen-, Waisen-, Versor-
gungs- und Sterbekassen, die nicht die in $ 10Abs. 1
Ziff. 2 Buchstabe b bezeichneten Voraussetzungen
erfüllen und nach dem 31. Dezember 1966 geleistet
werden, können als Sonderausgaben weiterhin ab-
gezogen werden, wenn sie
1. auf Grund von vor dem 1. Januar 1959 abge-

schlossenen Versicherungsverträgen geleistet
werden oder

2. auf Grund von nach dem 31. Dezember 1958und
vor dem 1. Juli 1965 abgeschlossenen Versiche-
rungsverträgen geleistet werden und die Voraus-
setzungendes $ 10Abs. 1Ziff. 2 Buchstabeb des
Einkommensteuergesetztes 1958vorliegen oder

3. auf Grund von nach dem 30. Juni 1965 und vor
dem 9. Dezember 1966abgeschlossenen Versiche-
rungsverträgen geleistet werden und die Voraus-
setzungen des $ 10 Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe b des
Einkommensteuergesetzes1965 (Bundesgesetz-
blatt 1S. 1901)vorliegen.

(14)Die Vorschrift des $ 10 Abs. 2 ist erstmals
bei nach dem 8. Dezember 1966 abgeschlossenen
Versicherungsverträgen für einen nach dem 31. De-
zember 1966geleisteten Einmalbeitrag und bei nach
dem 8. Dezember 1966abgeschlossenen Bausparver-
trägen für nach dem 31. Dezember 1966 geleistete
Beiträge an Bausparkassen anzuwenden.

(15) Für die Durchführung einer Nachversteue-
rung bei Versicherungsverträgen gegen Einmalbei-
trag und bei Bausparverträgen sind anzuwenden
1. bei Versicherungsverträgen gegen Einmalbeitrag,

die nach dem 31. Dezember 1958 und vor dem
9. Dezember 1966 abgeschlossen worden sind,
$ 10 Abs. 2 Ziff. 1 des Einkommensteuergesetzes
1965und

2. bei Bausparverträgen, die nach dem 31. Dezember
1960und vor dem9. Dezember1966abgeschlos-
sen worden sind, $ 10 Abs. 2 Ziff. 2 des Einkom-
mensteuergesetzes 1965.

(16) Die Vorschrift des $ 10 Abs. 4 ist nicht anzu-
wenden, wenn die in dieser Vorschrift bezeichneten
Beiträge an Bausparkassen und prämienbegünstig-
ten Aufwendungenauf Grund von vor dem 9. De-
zember 1966 abgeschlossenen Verträgen geleistet
werden. $ 10 Abs. 4 ist jedoch anzuwenden, wenn
1. der Steuerpflichtige einen Sonderausgabenabzug

für nach dem 31. Dezember 1966 auf Grund von
nach dem 8. Dezember 1966abgeschlossenen Ver-
trägen geleistete Beiträge an Bausparkassen be-
antragt hat oder



2. der Steuerpflichtige oder eine in $ 10 Abs. 4
Satz 1 genannte Person eine Prämie nach dem
Spar-Prämiengesetz oder dem Wohnungsbau-
Prämiengeseiz für nach dem 31. Dezember 1966
auf Grund von nach dem 8. Dezember 1966abge-
schlossenen Verträgen geleistete Aufwendungen
beantragt hat.

(17) Die Vorschrift des $ 13 Abs. 1 Ziff. 1 Satz 2
ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die
nach dem 31. Dezember 1970beginnen. Auf Antrag
des Steuerpflichtigenkann für die Wirtschaftsjahre
1971/72,1972/73und 1973/74$ 13 Abs. 1 Ziff. 1
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes 1969 weiter
angewandt werden. Der Antrag ist bis zum Ablauf
der Frist für die Abgabe der Einkommensteuererklä-
rung zu stellen. Die Vorschrift des $ 13 Abs. 3 ist
letztmals für den Veranlagungszeitraum 1972 anzu-
wenden. $ 13 Abs.1 Ziff.1 Satz 4 und 5 ist erst-
mals für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 1971 enden. $ 13 Abs. 4 ist erstmals
bei der Erhebung der Einkommensteuer für den Ver-
anlagungszeitraum 1971anzuwenden.

(18) Die Vorschriften des $ 16Abs. 4 sind erstmals
auf Veräußerungen anzuwenden, die nach dem
31.Dezember 1970vorgenommen werden.

(19) Die Vorschrift des $ 17 Abs. 1 Satz 4 ist nur
anzuwenden, wenn der Veräußerer den veräußerten
Anteil nach dem 31. Dezember 1964 erworben hat.

(20)Die Vorschrift des$ 32Abs. 2 Ziff. 1 desEin-
kommensteuergesetzes 1967 (Bundesgesetzbl. 1968I
S. 145) ist in allen noch nicht rechtskräftigen Ver-
anlagungen für Veranlagungszeiträume vor 1970
mit der Maßgabe anzuwenden, daß ein Kinderfrei-
betrag dem Steuerpflichtigen auch dann zusteht,
wenn das Kind im Veranlagungszeitraum vor Ab-
lauf der ersten vier Monate das 18.Lebensjahr voll-
endet hatte.

(21) Die Vorschriften des $ 33a Abs. 1 und des
& 41 Abs. 1 Ziff. 5 des Einkommensteuergesetzes
1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1355)gelten auch weiter-
hin mit der Maßgabe, daß sie bei einem Steuer-
pflichtigen jeweils nur für das Kalenderjahr, in dem
bei ihm die Voraussetzungen für die Gewährung
eines Freibetrags nach diesen Vorschriften eingetre-
ten sind, und für die beiden folgenden Kalender-
jahre anzuwenden sind. Für ein Kalenderjahr, für
das der Steuerpflichtige eine Steuerermäßigung
nach $ 33 für Aufwendungen zur Wiederbeschaffung
von Hausratund Kleidung beantragt,wird ein Frei-
betragnichtgewährt.

(22) Die Vorschrift des $ 34 Abs. 2 Ziff. 1 ist erst-
mals auf Veräußerungen anzuwenden, die nach dem
30. Juni 1970vorgenommen werden.

(23) Die Vorschrift des $ 34 a ist auch für frühere
Kalenderjahre anzuwenden, soweit nicht die Un-
anfechtbarkeit von Bescheiden oder die Versäumung
von Antragsfristen entgegensteht. $ 34a tritt mit
Ablauf des31.Dezember1973außerKraft.

(24) $ 49 Abs. 2 ist erstmals auf Entgelte anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 1970vereinbart
werden.

(25) Die Vorschriften des $ 55 sind erstmals an-
zuwenden

1. bei der Gewinnermittlungnach $ 4 Abs. 1 für
Wirtschaftsjahre, die nach dem 30. Juni 1970
enden,

2. bei der Gewinnermittlung nach $ 4 Abs. 3 auf
Veräußerungen oder Entnahmen
a) nach dem 30. Juni 1970,wenn der Grund und

Boden zum Anlagevermögen eines land- und
forstwirtschaftlichenBetriebsvermögens,

b) nach dem 14.August 1971, wenn der Grund
und Boden zum Anlagevermögen eines ge-
werblichen Betriebsvermögens oder eines der
selbständigen Arbeit dienenden Vermögens

gehörte, es sei denn, die Veräußerung beruht auf
einem vor dem jeweiligen Stichtag rechtswirk-
sam abgeschlossenenobligatorischen Vertrag
odergleichstehendenRechtsakt,

$52a

Schlußvorschriften
für die bisherige Zusammenveranlagung

mit Kindern

(1) Bei der Berichtigung von Steuerbescheiden,
die auf einer Zusammenveranlagung mit Kindern
beruhen, finden $ 222 Abs, 1 Ziff. 1 und 2 und $ 218
Abs. 4 der Reichsabgabenordnung mit der Maßgabe
Anwendung, daß bei der Beurteilung, ob neue Tat-
sachen oder Beweismittel vorliegen, die eine höhere
oder eine niedrigere Veranlagung rechtfertigen, die
bisher festgesetzte Steuer mit der Steuer zu ver-
gleichen ist, die sich ergeben würde, wenn die Zu-
sammenveranlagung nach dem bisherigen $ 27 bei-
zubehalten wäre. Ergibt sich danach für einen Ver-
anlagungszeitraum, daß nur solche neuen Tatsachen
oder Beweismittel vorliegen, die eine höhere Ver-
anlagung rechtfertigen, so dürfen in den Berichti-
gungssteuerbescheiden die in den bisherigen Steuer-
bescheiden festgesetzten Steuerbeträge nicht unter-
schritten werden.

(2) Nach dem 21. Juli 1964 rechtskräftig gewor-
dene Steuerbescheide, die auf Grund einer erstmali-
gen Veranlagung oder einer Berichtigungsveranla-
gung nach $ 222 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 oder $ 218
Abs. 4 der Reichsabgabenordnung ergangen sind
und auf einer Zusammenveranlagung mit Kindern
beruhen, sind zu berichtigen, wenn einer der zusam-
menveranlagten Steuerpflichtigen innerhalb einer
Ausschlußfrist von drei Monaten nach der Verkün-
dung des Steueränderungsgesetzes 1964 (Bundesge-
setzbl.1 5.885) beim Finanzamt schriftlich oder durch
Erklärung zu Protokoll beantragt, die Anwendung
des bisherigen $ 27 aufzuheben. Das gleiche gilt für
vor dem 22. Juli 1964 erlassene Steuerbescheide,
gegen die wegen der Zusammenveranlagung mit
Kindern form- und fristgerecht Verfassungsbe-
schwerde erhoben worden ist. Sonstige den zu be-
richtigenden Bescheiden zugrunde liegende tat-
sächliche Feststellungen und rechtliche Beurteilun-
gen bleiben maßgebend. Ist der Steuerbescheid auf
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Grund einer Berichtigungsveranlagung erlassen
worden, so gilt Absatz 1entsprechend.
(3) Das Finanzamtkann Steuerbescheide,die auf

einer Zusammenveranlagung mit Kindern beruhen,
berichtigen, wenn die Steuerbescheide auf Grund
des $ 79 Abs. 2 des Gesetzes über das Bundesverfas-
sungsgericht nicht mehr vollstreckbar sind. Absatz 2
Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Die Berichtigung vor dem 22. Juli 1964 rechts-
kräftig gewordener Steuerbescheide kann nicht mit
der Begründung verlangt werden, daß der bisherige
$ 27 nichtig ist.
(5) Nach dem 21. Juli 1964 gezahlte oder bei-

getriebene Beträge für Steuern, die in einem vor
dem 22. Juli 1964 rechtskräftig gewordenen Steuer-
bescheid auf Grund einer Zusammenveranlagung
mit Kindern festgesetzt worden sind, werden auf
Antrag erstaltet, soweit sie bei Nichtanwendung des
bisherigen $ 27 nicht zu entrichten gewesen wären.
Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Der Antrag ist
innerhalb einer Ausschlußfrist von drei Monaten
nach der Verkündung des Steueränderungsgesetzes
1964 bei dem Finanzamt schriftlich zu stellen oder
zu Protokoll zu erklären.

853
Schlußvorschriften

(Sondervorschriften für Berlin)
(1) Bei Anwendung des $ 6a sind als Rechnungs-

zinsfuß mindestens 3//. vom Hundert zugrunde zu
legen, wenn die Rückstellung für eine Pensions-
anwartschaft einer Person gebildet wird, die im
Wirtschaftsjahr mindestens acht Monate in einer in
Berlin (West) belegenen Betriebstätte beschäftigt
war. $ 6a Abs. 2 bis 4 ist insoweit nicht anzuwen-
den.

(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern, die zum
Anlagevermögen einer in Berlin (West) belegenen
Betriebstätte gehören und mindestens drei Jahre
nach ihrer Anschaffung oder Herstellung in einer
solchen Betriebstätte verbleiben, ist $ 7 Abs. 2 Satz 2
des Einkommensteuergesetzes 1958 (Bundesgesetz-
blatt IS. 672)weiter anzuwenden.

(3) Bei Gebäuden sowie bei Zubauten, Ausbauten
und Umbauten, die in Berlin (West) errichtet wor-
den sind und bei denen der Antrag auf Baugeneh-
migung nach dem 31. Dezember 1964 gestellt wor-
den ist, sind die Vorschriften des $ 7b in der Fas-
sung des Einkommensteuergesetzes vom 15. August
1961 (Bundesgesetzbl. I S. 1253) mit der Maßgabe
weiter anzuwenden, daß auf Antrag im Jahr der
Fertigstellung und in dem darauffolgenden Jahr je-
weils bis zu 10 vom Hundert, ferner in den darauf-
folgenden zehn Jahren jeweils bis zu 3 vom Hun-
dert der Anschaffungs- oder Herstellungskosten ab-
gesetzt werden können. Nach Ablauf dieser zehn
Jahre sind als Absetzung für Abnutzung bis zur vol-
len Absetzung jährlich 2,5 vom Hundert des Rest-
werts abzuziehen; $ 7 Abs. 4 Satz 2 gilt entspre-
chend. An Stelle der Vorschrift des $ 7b Abs. 1 letz-
ter Satz des Einkommensteuergesetzes in der Fas-
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sung vom 15.August 1961 ist die Vorschrift des
$ 7b Abs. 1 letzter Satz in der FassungdiesesGe-
setzes anzuwenden.

854
Schlußvorschriiten

(Sondervorschriften für Wohngebäude, bei denen
der Antrag auf Baugenehmigung nach dem 9.Oktober
1962und vor dem 1. Januar 1965gestellt worden ist)
(1) Bei Eigenheimen, Eigensiedlungen und eigen-

genutzten Eigentumswohnungen, bei denen der An-
trag auf Baugenehmigungnachdem9.Oktober 1962
und vor dem 1. Januar 1965gestellt worden ist und
die zu mehr als 66%/svom Hundert Wohnzwecken
dienen, können abweichend von $ 7 im Jahr der Fer-
tigstellung und in dem darauffolgenden Jahr auf
Antrag jeweils bis zu 7,5 vom Hundert der Herstel-
lungskosten abgesetzt werden. Ferner können in den
darauffolgenden acht Jahren an Stelle der nach $ 7
zu bemessendenAbsetzung für Abnutzung jeweils
bis zu 4 vom Hundert der Herstellungskosten ab-
gesetzt werden. Nach Ablauf dieser acht Jahre sind
als Absetzung für Abnutzung bis zur vollen Abset-
zung jährlich 2,5 vom Hundert des Restwerts ab-
zuziehen; $ 7 Abs. A Satz 2 gilt entsprechend. Die
Sätze 1 bis 3 sind auf den Teil der Herstellungs-
kosten, der 120000 Deutsche Mark übersteigt, nicht
anzuwenden.
(2) Bei Kaufeigenheimen, Trägerkleinsiedlungen

und Kaufeigentumswohnungen sind die Vorschrif-
ten des Absatzes 1 mit der Maßgabe entsprechend
anzuwenden, daß die erhöhten Absetzungen bis zur
Höhe von 7,5vom Hundert der Herstellungskosten
vom Bauherrn, im übrigen vom Ersterwerber in An-
spruch genommen werden können. Für den Eıst-
erwerber treten an die Stelle der Herstellungs-
kosten die Anschaffungskosten und an die Stelle
des Jahres der Fertigstellung das Jahr des Erst-
erwerbs.
(3) Bei Gebäuden und Eigentumswohnungen im

Sinne des Absatzes 1 kann der Bauherr innerhalb
der ersten drei Jahre nicht ausgenutzte erhöhte Ab-
setzungen bis zum Ende des vierten Jahres nach-
holen. Dabei können nachträgliche Herstellungs-
kosten vom Jahr ihrer Entstehung an bei der
Bemessung der erhöhten Absetzungen so berück-
sichtigt werden, als wären sie bereits im Jahr der
Fertigstellung entstanden. Im Jahr der Fertigstel-
lung und den beiden folgenden Jahren müssen je-
doch mindestens die Absetzungen für Abnutzung
nach $ 7 vorgenommen werden. Die Sätze 1 bis 3
gelten für den Ersterwerber im Sinne des Absat-
zes 2 mit der Maßgabe entsprechend,daß dieser
auch die vom Bauherrn nicht ausgenutzten erhöhten
Absetzungen nachholen kann.

(4) Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 sind
zum Gebäude gehörendeGaragen ohne Rücksicht
auf ihre tatsächliche Nutzung als Wohnzwecken
dienend zu behandeln, soweit in ihnen nicht mehr
als ein Personenkraftwagen für jede in dem Ge-
bäude befindliche Wohnung untergestellt werden
kann. Räume für die Unterstellung weiterer Kraft-
wagen sind stets als nicht Wohnzwecken dienend
zu behandeln.
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(5) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 4 gelten
nur für Gebäude und Eigentumswohnungen, die im
BundesgebietausschließlichBerlin (West) errichtet
wordensind.

$55
Schlußvorschriften

(Sondervorschriften für die Gewinnermittlung nach
$ 4 oder nach Durchschnittssätzen bei vor dem

1. Juli 1970angeschafftem Grund und Boden)
(1) Bei Steuerpflichtigen, deren Gewinn für das

Wirtschaftsjahr, in das der 30. Juni 1970 fällt, nicht
nach $ 5 zu ermitteln ist, gilt bei Grund und Boden,
der mit Ablauf des 30. Juni 1970 zu ihrem Anlage-
vermögen gehört hat, als Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten ($ 4 Abs. 3 Satz 4 und $ 6 Abs. 1
Ziff. 2 Satz 1) das Zweifache des nach den Absätzen
2 bis 4 zu ermittelnden Ausgangsbetrags.

(2) Bei der Ermittlung des Ausgangsbetragsdes
zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen ($33
Abs. 1 Satz 1 des Bewertungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 10. Dezember 1965
— Bundesgesetzbl. I S. 1861 —, zuletzt geänaert
durch das Bewertungsänderungsgesetz 1971 vom
27. Juli 1971 — Bundesgesetzbl. I S. 1157) gehören-
den Grund und Bodens ist seine Zuordnung zu den
Nutzungen und Wirtschaftsgütern($ 34 Abs.2 des
Bewertungsgesetzes) am 1. Juli 1970 maßgebend;
dabei sind die Hof- und Gebäudeflächen sowie die
Hausgärten im Sinne des $ 40 Abs.3 des Bewer-
tungsgesetzes nicht in die einzelne Nutzung einzu-
beziehen.Es sind anzuselzen:
1. Bei Flächen, die nach dem Bodenschätzungs-

gesetz vom 16. Oktober 1934 (Reichsgesetzbl. I
S. 1050),zuletzt geändert durch die Finanzge-
richtsordnung vom 6. Oktober 1965 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1477), zu schätzen sind, für jedes
katastermäßig abgegrenzte Flurstück der Betrag
in DeutscherMark, der sich ergibt, wenn die für
das Flurstück am 1. Juli 1970 im amtlichen Ver-
zeichnisnach $ 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung
(Liegenschaftskataster) ausgewiesene Eirtrags-
meßzahl vervierfachtt wird. Abweichend von
Satz 1 sind für Flächen der Nutzungsteile
a) Hopfen, Spargel, Gemüsebau und Obstbau

4,00Deutsche Mark je Quadratmeter,
b) Blumen- und Zierpflanzenbau sowie Baum-

schulen
5,00Deutsche Mark je Quadratmeter

anzusetzen,wenn der Steuerpflichtigedem Fi-
nanzamt gegenüber bis zum 30. Juni 1972 eine
Erklärung über die Größe, Lage und Nutzung der
betreffenden Flächen abgibt,

2. für Flächen der forstwirtschaftlichen Nutzung je
Quadratmeter 1,00 Deutsche Mark,

3. für Flächen der weinbaulichen Nutzung der Be-
trag, der sich unter Berücksichtigung der maß-
gebenden Lagenvergleichszahl (Vergleichszahl
der einzelnen Weinbaulage, $ 39 Abs. 1 Satz 3
und $ 57 des Bewertungsgesetzes), die für aus-

bauende Betriebsweise mit Faßweinerzeugung
anzusetzen ist, aus der nachstehenden Tabelle er-
gibt:

Ausgangsbetrag
Lagenvergleichszahl je Quadratmeter

in DM

bis 20 2,50
21bis 30 3,50
31bis 40 5,00
41 bis 50 7,00
51bis 60 8,00
61 bis 70 9,00
71bis 100 10,00
über 100 12,50

4. für Flächen der sonstigen land- und forstwirt-
schaftlichenNutzung, auf die Ziffer 1 keine An-
wendung findet, je Quadratmeter 1,00 Deutsche
Mark,

5, für Hofflächen, Gebäudeflächen und Hausgärten
im Sinne des $ 40 Abs. 3 des Bewertungsgesetzes
je Quadratmeter 5,00Deutsche Mark,

6. für Flächendes Geringstlandesje Quadratmeter
0,25Deutsche Mark,

7. für Flächen des Abbaulandes je Quadratmeter
0,50DeutscheMark,

8. für Flächen des Unlandes je Quadratmeter0,10
Deutsche Mark.

(3) Lag am 1. Juli 1970kein Liegenschaftskataster
vor, in dem Ertragsmeßzahlen ausgewiesen sind, so
ist der Ausgangsbetrag in sinngemäßer Anwendung
des Absatzes 2 Ziff. 1 Satz 1 auf der Grundlage der
durchschnittlichen Ertragsmeßzahl der landwirt-
schaftlichen Nutzung eines Betriebs zu ermitteln, die
die Grundlage für die Hauptfeststellung des Ein-
heitswertsauf den 1. Januar 1964bildet. Absatz 2
Ziff. 1Satz2 bleibtunberührt.
(4) Bei nicht zum land- und forstwirtschaftlichen

Vermögen gehörendemGrund und Boden ist als
Ausgangsbetraganzusetzen:
1. Für unbebaute Grundstücke der auf den 1. Januar

1964 festgestellte Einheitswert. Wird auf den
1. Januar 1964kein Einheitswert festgestellt oder
hat sich der Bestand des Grundstücks nach dem
1. Januar 1964und vor dem 1.Juli 1970verändert,
so ist der Wert maßgebend, der sich ergeben
würde, wenn das Grundstück nach seinem Be-
stand vom 1. Juli 1970 und nach den Wertver-
hältnissen vom 1. Januar 1964zu bewerten wäre;

2. für bebaute Grundstücke der Wert, der sich nach
Ziffer 1 ergeben würde, wenn das Grundstück un-
bebaut wäre.
(5)Weist der Steuerpflichtigenach,daß der Teil-

wert für Grund und Boden im Sinne des Absatzes 1
am 1. Juli 1970höher ist als das Zweifache des Aus-
gangsbetrags, so ist auf Antrag des Steuerpflichti-
gen der Teilwert als Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten anzusetzen.Der Antrag ist bis zum
31. Dezember1975bei dem Finanzamt zu stellen,
das für die Ermittlung des Gewinns aus dem Be-



trieb zuständig ist. Der Teilwert ist gesondert fest-
zustellen. Vor dem 1. Januar 1974 braucht diese
Feststellung nur zu erfolgen, wenn ein berechtigtes
Interesse des Steuerpflichtigen gegeben ist. Die Vor-
schriftender Reichsabgabenordnungund der Finanz-
gerichtsordnung über die gesonderte und die ein-
heitliche Feststellungvon Besteuerungsgrundlagen
gelten entsprechend.

(6) Verluste, die bei der Veräußerung oder Ent-
nahme von Grund und Boden im Sinne des Absat-
zes | entstehen, dürfen bei der Ermittlung des Ge-

1933

winns in Höhe des Betrags nicht berücksichtigt
werden, um den der Veräußerungspreis oder der an
dessenStelle tretendeWert nach Abzug der Ver-
äußerungskosten unter dem Zweifachen des Aus-
gangsbetragsliegt. Entsprechendesgilt bei Anwen-
dung des $ 6 Abs. 1Ziff. 2 Satz 2.

(7) Grund und Boden, der nach $ 4 Abs. 1 Satz 5
des Einkommensteuergesetzes 1969nicht anzusetzen
war, ist wie eine Einlage zu behandeln; er ist dabei
mit dem nach Absatz 1 oder 5 maßgebenden Wert.
anzusetzen.
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(1) Die Einkommensteuer bemißt sich nach dem

Einkommen, das der Steuerpflichtige innerhalb eines
Kalenderjahrsbezogenhat.

(2) Einkommen ist der Gesamtbetrag der Ein-
künfte aus den in Absatz 3 bezeichneten Einkunfts-
arten nach Ausgleich mit Verlusten, die sich aus
einzelnen Einkunftsarten ergeben, und nach Abzug
der Sonderausgaben($$10bis 10d).Bei der Ermitt-
lung des Einkommens bleiben die in $ 49 bezeich-
neten Einkünfte, die in zum Inland gehörenden
Gebieten außerhalb des Geltungsbereichs des Grund-
gesetzes und von Berlin (West) bezogen worden
sind, außer Ansatz, wenn in diesen Gebieten Per-
sonen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder
in Berlin (West) haben, als beschränkt einkommen-
steuerpflichtigbehandeltwerden.
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(3) Der Einkommensteuer unterliegen nur

(4) Einkünfte im Sinne des Absatzes 3 sind
bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb
und selbständiger Arbeit der Gewinn (884 bis Fe):
bei den anderen Einkunftsarten der Überschuß
der Einnahmenüber die Werbungskosten(888, 9
und 9a).
(5) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-

bei Land- urd Forstwirten der Zeitraum vom
1. Juli bis zum 30. Juni. Durch Rechtsverordnung
kann für einzelne Gruppen von Land- und Forst-
wirten ein anderer Zeitraum bestimmt werden,
wenn das aus wirtschaftlichen Gründen erforder-
lich ist;

register eingetragen ist, der Zeitraum, für den sie
regelmäßig Abschlüsse machen. Die Umstellung
des Wirischaftsjahrs auf einen vom Kalender-
jahr abweichenden Zeitraum ist steuerlich nur
wirksam, wenn sie im Einvernehmen mit dem
Finanzamt vorgenommen wird;

jahr. Sind sie gleichzeitig buchführende Land- und
Forstwirte, so können sie mit Zustimmung des
Finanzamts den nach Ziffer 1 maßgebenden Zeit-
raum als Wirtschaftsjahr für den Gewerbebetrieb
bestimmen, wenn sie für den Gewerbebetrieb
Bücher führen und für diesen Zeitraum regel-
mäßig Abschlüsse machen.
(6) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-

Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn des
Wirtschaftsjahrs auf das Kalenderjahr, in dem
das Wirtschaftsjahr beginnt, und auf das Kalen-
derjahr, in dem das Wirtschaftsjahr endet, ent-
sprechend dem zeitlichen Anteil aufzuteilen. Bei
der Aufteilung sind Veräußerungsgewinne im
Sinne des $ 14 auszuscheiden und dem Gewinn
des Kalenderjahrs hinzuzurechnen, in dem sie
entstanden sind;

Wirtschaftsjahrs als in dem Kalenderjahr be-
zogen, in dem das Wirtschaftsjahr endet.

2. Steuerfreie Einnahmen
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Steuerfrei sind
1. a) Leistungen aus einer Krankenversicherung

und aus der gesetzlichen Unfallversicherung,
b) Sachleistungen aus den gesetzlichen Renten-

versicherungen einschließlich der Sachlei-
stungen nach dem Gesetz über eine Alters-
hilfe für Landwirte sowie

c) Geldleistungen nach $ 1241 der Reichsver-
sicherungsordnung, $ 18 des Angestellten-
versicherungsgesetzes, $ 40 des Reichsknapp-
schaftsgesetzes und $ 7 des Gesetzes über
eine Altershilfe für Landwirte;

2. das Arbeitslosengeld, das Kurzarbeitergeld, das
Schlechtwettergeld, die Arbeitslosenhilfe und
dasUnterhaltsgeld sowie die übrigen Leistungen
nach dem Arbeitsförderungsgesetz, soweit sie
Arbeitnehmern oder Arbeitsuchenden oder zur
Förderung der Ausbildung oder Fortbildung der
Empfängergewährtwerden!);

3. Kapitalabfindungen auf Grund der gesetzlichen
Rentenversicherung der Arbeiter und der Ange-
stellten, aus der Knappschaftsversicherung und
auf Grund der Beamten-(Pensions-)Gesetze;

4. bei Angehörigen der Bundeswehr,des Bundes-
grenzschutzes, der Bereitschaftspolizei der Län-
der und der Vollzugspolizei der Länder und Ge-
meinden und bei Vollzugsbeamten der Kriminal-
polizei des Bundes, der Länder und Gemeinden
a) der Geldwert der ihnen aus Dienstbeständen

überlassenen Dienstkleidung,
b) Einkleidungsbeihilfen und Abnutzungsent-

schädigungen für die Dienstkleidung der zum
Tragen oder Bereithalten von Dienstkleidung
Verpflichteten und für dienstlich notwendige
Kleidungsstücke der Vollzugsbeamten der
Kriminalpolizei,

c) Verpflegungs- und Beköstigungszuschüsse
und der Geldwert der im Einsatz unentgelt-
lich abgegebenen Verpflegung,

d) der Geldwert der freien ärztlichen Behand-
lung, der freien Krankenhauspflege, des
freien Gebrauchs von Kur- und Heilmitteln
und der freien ärztlichen Behandlung er-
krankter Ehefrauen und unterhaltsberechtig-
ter Kinder;

5. die Geld- und Sachbezüge sowie die Heilfür-
sorge, die Soldaten auf Grund des $ 1 Abs.1
Satz 1 des Wehrsoldgesetzesund Ersatzdienst-
leistende auf Grund des $ 35 des Gesetzes über
den zivilen Ersatzdienst erhalten;

6. Bezüge, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften
aus Öffentlichen Mitteln versorgungshalber an
Wehrdienstbeschädigte und Ersatzdienstbeschä-
digte oder ihre Hinterbliebenen, Kriegsbeschä-

($ 52 Abs. 3). Bis zum 30. Juni 1969 ist die Vorschrift in der fol-
genden Fassung anzuwenden:
„2. das Arbeitslosengeld, das Kurzarbeitergeld, das Schlechtwetter-

geld und die Stillegungsvergütung aus der gesetzlichen Arbeits-
losenversicherung sowie die Unterstützung aus der gesetzlichen
Arbeitslosenhilfe;".



digte, Kriegshinterbliebene und ihnen gleich-
gestellle Personen gezahlt werden, soweit es
sich nicht um Bezüge handelt, die auf Grund der
Dienstzeit gewährt werden;

gesetz, Leistungen nach dem Gesetz über Hilfs-
maßnahmen für Deutsche aus der sowjetischen
Besatzungszone Deutschlands und dem sowje-
tisch besetzten Sektor von Berlin vom 15.Juli
1965 (Bundesgesetzbl. I S.612) und Leistungen
nach dem Reparationsschädengesetz;

Kapitalentschädigungen und Lei-
stungen im Hleilverfahren, die auf Grund ge-
setzlicher Vorschriften zur Wiedergutmachung
nationalsozialistischen Unrechts gewährt wer-
den. Die Steuerpflicht von Bezügen aus einem
aus Wiedergutmachungsgründen neu begründe-
ten oder wieder begründeten Dienstverhältnis
sowie von Bezügen aus einem früheren Dienst-
verhältnis, die aus Wiedergutmachungsgründen
neu gewährt oder wieder gewährt werden,
bleibt unberührt;

verhältnis auf Grund der $$ 7 und 8 des Kün-
digungsschutzgesetzes oder des $ 74 des Be-
triebsverfassungsgesetzes. Das gleiche gilt für
Abfindungen wegen Entlassung aus einem
Dienstverhältnis, die in einem Vergleich sowie
in einem Interessenausgleich, einer Einigung
oder einem Einigungsvorschlag ($$ 72, 73 des
Betriebsverfassungsgesetzes) festgelegt worden
sind, wenn die Abfindung unter Berücksichti-
gung der bezeichneten Vorschriften dem Grunde
nach berechtigt ist und 12 Monatsverdienste
nicht übersteigt;
Übergangsgelder und Übergangsbeihilfen auf
Grund gesetzlicher Vorschriften wegen Entlas-
sung aus einem Dienstverhältnis;
Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder aus Mit-
teln einer Öffentlichen Stiftung, die wegen Hilfs-
bedürftigkeit oder als Beihilfe zu dem Zweck
bewilligt werden, die Erziehung oder Ausbil-
dung, die Wissenschaft oder Kunst unmittelbar
zu fördern. Darunter fallen nicht Kınderzu-
schläge und Kinderbeihilfen, die auf Grund der
Besoldungsgesetze, besonderer Tarife oder ähn-
licher Vorschriften gewährt werden;
aus einer Bundeskasse oder Landeskasse ge-
zahlte Bezüge, die in einem Bundesgesetz oder
Landesgesetz oder einer auf bundesgesetzlicher
oder landesgesetzlicher Ermächtigung beruhen-
den Bestimmung oder von der Bundesregierung
oder einer Landesregierung als Aufwandsent-
schädigung festgesetzt sind und als Aufwands-
entschädigung im Haushaltsplan ausgewiesen
werden. Das gleiche gilt für andere Bezüge, die
als Aufwandsentschädigung aus öffentlichen
Kassen an öffentliche Dienste leistende Personen
gezahlt werden, soweit nicht festgestellt wird,
daß sie für Verdienstausfall oder Zeitverlust
gewährt werden oder den Aufwand, der dem
Empfänger erwächst, offenbar übersteigen;
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kostenvergütungen und Umzugskostenvergütun-
gen;
Vorzugsrenten auf Grund des Gesetzes über die
Ablösung öffentlicher Anleihen;
Heiratsbeihilfen und Geburtsbeihilfen, die an
ArbeitnehmervondemArbeitgebergezahltwer-
den. Übersteigt die Heiratsbeihilfe den Betrag
von 700 Deutsche Mark, die Geburtsbeihilfe den
Betrag von 500 Deutsche Mark, so ist der über-
steigende Betrag steuerpflichtig;
die Beträge, die den im privaten Dienst ange-
stellten Personen für Reisekosten und für dienst-
lich veranlaßte Umzugskosten gezahlt werden,
soweit sie die durch die Reise oder den Umzug
entstandenen Mehraufwendungen nicht über-
steigen;
ein Betrag von 100 Deutsche Mark der Bezüge,
die dem Arbeitnehmer aus einem Dienstverhält-
nis — bei mehreren Dienstverhältnissen aus
dem ersten Dienstverhältnis — im Monat De-
zember zufließen (Weihnachts-Freibetrag). Der
Weihnachts-Freibetrag ist bei einer Veranlagung
zur Einkommensteuer und beim Lohnsteuer-
Jahresausgleich zu berücksichtigen;
das Aufgeld für ein an die Bank für Vertriebene
und Geschädigte (Lastenausgleichsbank) zugun-
sten des Ausgleichsfonds ($ 5 des Lastenaus-
gleichsgesetzes) gegebenes Darlehen, wenn das
Darlehen nach $ 7f des Gesetzes in der Fas-
sung vom 15.September 1953 (Bundesgesetzbl.I
S.1355) im Jahr der Hingabe als Betriebsaus-
gabe abzugsfähig war;
Entschädigungenauf Grund des Gesetzesüber
die Entschädigung ehemaliger deutscher Kriegs-
gefangener;
die aus Öffentlichen Mitteln des Bundespräsi-
denten aus sittlichen oder sozialen Gründen ge-
währten Zuwendungen an besonders verdiente
Personen oder ihre Hinterbliebenen;
Zinsen aus Schuldbuchforderungen im Sinne des
$ 35 Abs. 1 des Allgemeinen Kriegsfolgengeset-
zes vom 5.November 1957 (Bundesgesetzbl.I
S. 1747);
der Ehrensold, der auf Grund des Gesetzes über
Titel, Orden und Ehrenzeichen vom 26. Juli 1957
(Bundesgesetzbl. I S. 844) gewährt wird;
die Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz in
der Fassung vom 25. Juli 1960 (Bundesgesetz-
blatt I S.578);
Leistungen, die auf Grund des Bundeskinder-
geldgesetzes oder nachträglich auf Grund der
durch das Bundeskindergeldgesetz aufgehobe-
nen Kindergeldgesetze gewährt werden;
Einkünfte, soweit sie jährlich 2000 Deutsche
Mark nicht übersteigen, aus der Verpachtung
eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs,
Betriebsteils oder Grundstücks oder aus einer
bei der Veräußerung derartiger Vermögens-
gegenstände vorbehaltenen Versorgung mit
Wohnung und Unterhalt (z.B. Altenteil) nach
Maßgabe der $$ 48, 42 und 35 des Bundesver-
triebenengesetzes;



26. Dividendenund Zinsen aus den von dem Inter-
nationalen Währungsfonds ausgegebenen Schuld-
verschreibungen und Wertpapieren nach dem
Gesetz über den Beitritt der Bundesrepublik
Deutschland zu dem nach der Bekanntmachung
vom 26.August 1952(Bundesgesetzbl.II S.728)
am 14.August 1952 in Kraft getretenen Abkom-
men über den Internationalen Währungsfonds
vom 28. Juli 1952 in dem aus Artikel IX Ab-
schnitt 9 des Abkommens über den Internatio-
nalen Währungsfonds ersichtlihen Umfang
(Bundesgesetzbl. II S. 637, 638);
Dividendenund Zinsen aus den von der Inter-
nationalen Bank für Wiederaufbau und Entwick-
lung ausgegebenen oder garantierten Schuld-
verschreibungenund Wertpapieren nach dem
Gesetz vom 28.Juli 1952über den Beitritt der
Bundesrepublik Deutschland zu dem nach der
Bekanntmachungvom 26.August 1952(Bundes-
gesetzbl. II S. 728) am 14.August 1952 in Kraft
getretenenAbkommen über die Internationale
Bank für Wiederaufbauund Entwicklungin dem
aus Artikel VII Abschnitt 9 des bezeichneten
Abkommens ersichtlichen Umfang (Bundesge-
setzbi.1952II S. 637,664);
Dividendenund Zinsen aus den von der Inter-
nationalen Finanz-Corporation ausgegebenen
oder garantierten Schuldverschreibungenund
Wertpapieren nach dem Gesetz vom 12.Juli
1956 betreffend das am 20. Juli 1956 in Kraft
getretene Abkommen über die Internationale
Finanz-Corporationund betreffendGouverneure
und Direktoren in der Internationalen Bank für
Wiederaufbau und Entwicklung, in der Inter-
nationalen Finanz-Corporation und im Interna-
nationalen Währungsfonds in dem aus Artikel VI
Abschnitt 9 des bezeichnetenAbkommens er-
sichtlichen Umfang (Bundesgesetzbl. 1956 II
S.747,749,901);
das Gehalt und die Bezüge, die die diploma-
tischenVertreter fremderMächte,die ihnen zu-
gewiesenen Beamten und die in ihren Diensten
stehenden Personen erhalten, soweit sie nicht
die deutscheStaatsangehörigkeit besitzen, sowie
das Gehalt und die Bezüge der Berufskonsuln,
der Konsulatsangehörigen und deren Personal,
soweit sie Angehörige des Entsendestaatessind
und in der Bundesrepublik Deutschland ein-
schließlichBerlin (West) außerhalbihres Amtes
oder Dienstes keinen Beruf, kein Gewerbe und
keine andere gewinnbringende Tätigkeit aus-
üben;
das Gehalt und die Bezüge, die von der OECD
an ihre BedienstetengezahltwerdennachMaß-
gabedes Artikels 19des Übereinkommensvom
14.Dezember 1960 über die Organisation für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) (Gesetzvom 16.August1961-
Bundesgesetzbi. II S. 1150, 1663);
das Gehalt und die Bezüge,die von demInter-
nationalen Währungsfondsund der Internatio-
nalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
an ihre Direktoren, Stellvertreter, Beamten oder
Angestellten gezahlt werden, wenn diese Per-

sonennichtdie deutscheStaatsangehörigkeitbe-
sitzen (Gesetz über den Beitritt der Bundes-
republik Deutschland zu den in den Ziffern 26
und 27 bezeichneten Abkommen);
das Gehalt und die Bezüge, die von einer Son-
derorganisation der Vereinten Nationen an ihre
Beamten gezahlt werden, ohne Rücksicht auf die
Staatsangehörigkeitdieser Personen,wenn die
Bundesrepublik Mitgliedstaat der Sonderorga-
nisation ist und Steuerbefreiung nach Artikel VI
des Abkommens über die Vorrechte und Befrei-
ungen der Sonderorganisationen der Vereinten
Nationen vom 21. November 1947 zu gewähren
ist (Gesetzvom 22. Juni 1954über den Beitritt
der Bundesrepublik Deutschlandzum Abkom-
men über die Vorrechte und Befreiungen der
Sonderorganisationender Vereinten Nationen
vom 21. November 1947und über die Gewäh-
rung von Vorrechten und Befreiungen an andere
zwischenstaatlicheOrganisationen — Bundes-
cesetzbl.1954II S. 639);
d°s Gehalt und die Bezüge, die von dem Europa-
rat an bestimmte Beamte gezahlt werden (Ge-
setz vom 30. April 1954 über den Beitritt der
Bundesrepublik Deutschland zum Allgemeinen
Abkommenvom2,September1949über dieVor-
rechte und Befreiungen des Europarates und zu
demZusatzprotokollvom 6. November 1952zu
diesemAbkommen— Bundesgesetzbl.1954II
S. 493);
das Gehalt und die Bezüge, die an die Mitglieder
der Hohen Behördeund die Beamtender Euro-
päischenGemeinschaftfür Kohle und Stahl ge-
zahlt werden, ohne daß es auf die Staatsange-
hörigkeit dieser Personen ankommt (Gesetz
betreffend den nach der Bekanntmachung vom
14. Oktober 1952— Bundesgesetzbl. II S. 978 -
am 23. Juli 1952in Kraft getretenenVertrag
vom 18.April 1951über die Gründung der Euro-
päischenGemeinschaftfür Kohle und Stahl vom
29.April 1952in Verbindungmit Kapitel V Arti-
kel 11 des Protokolls über die Vorrechte und
Immunitätender Gemeinschaft— Bundesgesetz-
blatt II S, 445, 479).Steuerfrei sind außerdem
nach dem bezeichnetenVertrag in Verbindung
mit den Artikeln 3 und 16 des Protokolis über
die Satzung des Gerichtshofs das Gehalt und
die Bezüge, die der Gerichtshof an seine Richter
und bestimmteseiner Bedienstetenzahlt (Bun-
desgesetzbl. 1952II S. 482);
das Gehalt und die Bezüge des Leiters der Isra-
elischenMission und ihrer ständigenBeamten
israelischerStaatsangehörigkeit,soweit das Ge-
halt und die Bezügefür ihre Tätigkeit als Mit-
glieder der IsraelischenMission gezahltwerden
(Gesetzvom 20.März 1953betreffenddas nach
der Bekanntmachungvom30.April 1953— Bun-
desgesetzbl. II S. 128 — am 27. März 1953 in
Kraft getretene Abkommen vom 10. September
1952 zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und demStaat Israel — Bundesgesetzbl.1953II
S. 35);
das Gehalt und die Bezüge der Mitglieder einer
Truppe und eines zivilen Gefolges nach Maß-
gabe des Artikels X des Abkommens vom



Nr. 130— Tag der Ausgabe

19. Juni 1951 zwischen den Parteien des Nord-
atlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer
Truppen — NATO-Truppenstatut — sowie das
Gehalt und die Bezüge der Angestellten be-
stimmter Unternehmen und der technischen
Fachkräfte, die wie Mitglieder eines zivilen
Gefolges angesehen und behandelt werden, nach
Maßgabe der Artikel 71 bis 73 des, Zusatzab-
kommens vom 3. August 1959 zu dem NATO-
Truppenstatut (Gesetz vom 18. August 1961 -
Bundesgesctzbl.II S. 1183,1963II S. 745);
das Gehalt und die Bezüge, die von der Inter-
nationalen Finanz-Corporation an ihre Direk-
toren, Stellvertreter, Beamten oder Angestellten
gezahlt werden, wenn diese Personen nicht die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen (Gesetz
betreffend das in Ziffer 28 bezeichnete Abkom-
men);
das Gehalt und die Bezüge, die von der Inter-
nationalen Zivilluftfahrt-Organisation an ihre
Beamten gezahlt werden, nach Maßgabe des in
Ziffer 32 bezeichneten Abkommens (Gesetz vom
7. April 1956 über den Beitritt der Bundesrepu-
blik Deutschland zu dem am 8. Juni 1956in Kraft
getretenen Abkommen vom 7. Dezember 1944
über die Internationale Zivillufifahrt und die
Annahme der Vereinbarung vom 7. Dezember
1944 über den Durchflug im Internationalen
Fluglinienverkehr in Verbindung mit Teil II
Kapitel XI Artikel 60 des Abkommens über die
Internationale Zivilluftfahrt — Bundesgesetzbl.
1956ITS. 411,412,934);
nach Maßgabe des Artikels VIII des Abkom-
mens vom 30. Juni 1955 zwischen der Bundes-
republik Deutschland und den Vereinigten Staa-
ten von Amerika über gegenseitige Verteidi-
gungshilfe das Gehalt und die Bezüge,die das
Personal der Regierung der Vereinigten Staaten
von Amerika erhält (Gesetz vom 21. Dezember
1955 über das am 27. Dezember 1955 in Kraft
getretene Abkommen vom 30. Juni 1955— Bun-
desgesetzbl.1955II S. 1049,1956II S. 377);
a) die von der Europäischen Wirtschaftsgemein-

schaft gezahlten Gehälter, Löhne und Bezüge
der vom Rat bestimmten Beamten und son-
stigen Bediensteten der Gemeinschaft, der
Mitglieder der Kommission sowie der Richter,
Generalanwälte, des Kanzlers und der Hilfs-
berichterstatter des Gerichtshofs nach Maß-
gabe der Artikel 12, 15, 19 und 20 des Proto-
kolls über die Vorrechte und Befreiungen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom
17. April 1957 (Bundesgesetzbl, II S. 1182);
die Befreiunggilt auchfür die Mitglieder der
Organe der Europäischen Investitionsbank,
ihr Personal und für die Vertreter der Mit-
gliedstaaten, die an ihren Arbeiten teilneh-
men (Artikel 21 des bezeichneten Protokolls),
die von der Europäischen Atomgemeinschaft
gezahlten Gehälter, Löhne und Bezüge der
vom Rat bestimmten Beamten und sonstigen
Bediensteten der Gemeinschaft, der Mit-
glieder der Kommission sowie der Richter,
Generalanwälte, des Kanzlers und der Hilfs-
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berichterstatter des Gerichtshofs nach Maß-
gabe der Artikel 12, 15, 19 und 20 des Proto-
kolls über die Vorrechte und Befreiungen
der Europäischen Atomgemeinschaft vom
17.April 1957(Bundesgesetzbl. II S. 1212),

(Gesetzzu denVerträgenvom25.März 1957zur
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft und der EuropäischenAtomgemeinschaft
vom 27. Juli 1957— Bundesgesetzbl.II S. 753,
1678);
die Einkünfte der Steuerpflichtigen insoweit, als
ihnen ein Anspruch auf Befreiung nach den
Doppelbesteuerungsabkommen zusteht ($ 9 des
Steueranpassungsgesetzes);
die Zuwendungen, die auf Grund des Fulbright-
Abkommens gezahlt werden;
der Ehrensold für Künstler sowie Zuwendungen
aus Mitteln der Deutschen Künstlerhilfe, wenn
es sich um Bezüge aus öffentlichen Mitteln han-
delt, die wegen der Bedürftigkeit des Künstlers
gezahlt werden;

Stipendien, die unmittelbar aus öffentlichen Mit-
teln oder von zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Einrichtungen, denen die Bundes-
republik Deutschland als Mitglied angehört, zur
Förderung der Forschung oder zur Förderung
der wissenschaftlichen oder künstlerischen Aus-
bildung oder Fortbildung gewährt werden, Das
gleiche gilt für Stipendien, die zu den in Satz 1
bezeichneten Zwecken von einer Einrichtung, die
von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts
errichtet ist oder verwaltet wird, oder von einer
Körperschaft, Personenvereinigung oder Ver-
mögensmasse im Sinne des $ 4 Abs. 1 Ziff. 6
des Körperschaftsteuergesetzes gegeben wer-
den.Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, daß
a) die Stipendien einen für die Erfüllung der

Forschungsaufgabe oder für die Bestreitung
des Lebensunterhalts und die Deckung des
Ausbildungsbedarfs erforderlichen Betrag
nicht übersteigen und nach den von dem
Geber erlassenen Richtlinien vergeben wer-
den,
der Empfänger im Zusammenhang mit dem
Stipendium nicht zu einer bestimmten wis-
senschaftlichen oder künstlerischen Gegen-
leistung oder zu.einer Arbeitnehmertätigkeit
verpflichtet ist,

c) bei Stipendien zur Förderung der wissen-
schaftlichen oder künstlerischen Fortbildung
im Zeitpunkt der erstmaligen Gewährung
eines solchen Stipendiums der Abschluß der
Berufsausbildungdes Empfängersnicht län-
ger als zehn Jahre zurückliegt;

Zinsenaus festverzinslichenSchuldverschreibun-
gen, die zur Erfüllung der Entschädigungsan-
sprüche für Altsparanlagen im Sinne des Alt-
sparergesetzes ausgegeben worden sind;
Bergmannsprämien nach dem Gesetz über Berg-
mannsprämien;

Beträge, die nach Teil I des deutsch-schweize-
rischen Abkommens vom 16. Juli 1956 gezahlt



werden (Arlikel 2 des Gesetzes vom 4. April
1957zu dem am 16. Juli 1956in Bonn unterzeich-
neten Abkommen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft über die Liquidation des früheren
deutsch-schweizerischen Verrechnungsverkehrs
— Bundesgesetzbl. 1957ILS. 66); \
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz,
soweit sie nicht nach dessen $ 15 Abs. 1 Satz 2
steuerpflichtig sind;
laufende Zuwendungen eines früheren alliierten
Besatzungssoldaten an seine im Geltungsbereich
des Grundgesetzes ansässige Ehefrau, soweit sie
auf diese Zuwendungen angewiesen ist;
die Beträge, die der Arbeitnehmer vom Arbeit-
geber erhält, um sie für ihn auszugeben (durch-
laufende Gelder), und die Beträge, durch die
Auslagen des Arbeitnehmers für den Arbeit-
geber ersetzt werden (Auslagenersatz);
Trinkgelder, die dem Arbeitnehmer von Dritten
gezahlt werden, ohne daß ein Rechtsanspruch
darauf bestcht, soweit sie 600 Deutsche Mark
im Kalenderjahr nicht übersteigen;
besondere Zuwendungen des Arbeitgebers an
den Arbeitnehmer nach näherer Maßgabe einer
Rechtsverordnung, soweit es aus sozialen Grün-
den oder zur Vereinfachung des Besteuerungs-
verfahrens geboten erscheint, die Zuwendungen
ganz oder teilweise steuerfrei zu belassen;

Zinsen aus Pfandbriefen und Kommunalobli-
gationen, die von der Landesbank und Giro-
zentraleSaar vor dem 6. Juli 1959ausgegeben
wordensind.$3a Abs. 2 gilt entsprechend;
Zinsen aus Entschädigungsansprüchen für deut-
scheAuslandsbondsim Sinne der $$ 52 bis 54
desBereinigungsgesetzesfür deutscheAuslands-
bonds vom 25. August 1952 (Bundesgesetzbl. I
S. 553), soweit sich die Entschädigungsansprüche
gegen den Bund oder die Länder richten. Das
gleiche gilt für die Zinsen aus Schuldverschrei-
bungen und Schuldbuchforderungen,die nach
den $$ 9, 10 und 14 des Gesetzes zur näheren
Regelung der Entschädigungsansprüche für Aus-
landsbonds vom 10. März 1960 (Bundesgesetz-
blatt IS. 177)vom Bund oder von den Ländern
für Entschädigungsansprüche erteilt oder ein-
getragen werden;
das Gehalt und die sonstigen Bezüge, die von
dem Rat für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet
des Zollwesens an seine Beamten gezahlt wer-
den (Artikel VI Abschnitt 17 der Anlage zu dem
Abkommen über die Gründung eines Rates für
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zoll-
wesens — Bundesgesetzbl. 1952ILS. 1, 19);
Dividenden und Zinsen aus den von der Inter-
nationalen Entwicklungs-Organisation ausgege-
benen oder garantierten Schuldverschreibungen
und Wertpapieren nach Artikel VIII Abschnitt 9
des Abkommens vom 26. Januar 1960 über die
InternationaleEntwicklungs-Organisationin dem
in dieser BestimmungvorgeschriebenenUmfang
(Bundesgesetzbl.II S.2137,2138,2363);

57, das Gehalt und die sonstigenBezüge,die von
der Internationalen Entwicklungs-Organisation
an ihre Direktoren, Stellvertreter und Bedien-
steten gezahlt werden, wenn diese Personen
nicht die deutscheStaatsangehörigkeitbesitzen,
nach Artikel VIII Abschnitt 9 des in Ziffer 56
bezeichneten Abkommens;
Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz in der
Fassung vom 1. April 1965 (Bundesgesetzbl.I
S. 177);
EntschädigungenausMitteln desAusgleichsfonds
nach dem Dritten Abschnitt des Wertpapier-
bereinigungsschlußgesetzes vom 28. Januar 1964
(Bundesgesetzbl. I S. 45), soweit sie für Zinsen
geleistet werden, die nach Ziffer 45 und $ 3a
steuerfrei sind;
nachdem31.Dezember1965gewährteLeistun-
gen aus öffentlichen Mitteln an Arbeitnehmer
desSteinkohlen-undErzbergbausausAnlaß von
Stillegungs-, Einschränkungs- oder Umstellungs-
maßnahmen;

Leistungen nach $ A Nr. 2, $ 7 Abs. 3,88 9, 10
Abs. 1, $$ 13, 15 des Entwicklungshelfer-Ge-
setzes.

83a
Steuerbefreiung bestimmter Zinsen

(1) Steuerfrei sind

oder in Berlin (West) ausgegebenen Pfandbriefen
und Kommunalschuldverschreibungen, wenn die
Erlöse aus diesen Wertpapieren mindestenszu
90 vom Hundert zur Finanzierung des sozialen
Wohnungsbaues und der durch ihn bedingten
Kosten der Aufschließungsmaßnahmenund Ge-
meinschaftseinrichtungenbestimmtsind;

a) festverzinslichen Schuldverschreibungendes
Bundesund aus Schatzanweisungendes Bun-
des mit einer Laufzeit von mindestensdrei
Jahren,

b) festverzinslichen Schuldverschreibungen der
Länder und aus Schatzanweisungen der Länder
mit einer Laufzeit von mindestens drei Jahren,
wenn der Ausschuß für Kapitalverkehr ($ 6
des Gesetzes über den Kapitalverkehr vom
2. September 1949— WiGBl. S. 305)festgestellt
hat, daß die vorgesehenen Ausgabebedingun-
gen das Kurs- und Zinsgefüge amKapitalmarkt
nicht stören;

(West) vor dem 27. Juni 1952 — im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder in Berlin (West)

festverzinslichen Wertpapieren
(ausgenommen Namenschuldverschreibungen) und
aus festverzinslichenWertpapieren, die in der
Zeit nach dem 31. März 1952— in Berlin (West)
nach dem 26. Juni 1952— bis zum 17. Dezember
1952im Geltungsbereichdes Grundgesetzesoder
in Berlin (West) ausgegebenund nach dem Ge-
setz über den Kapitalverkehr vom 2. September



1949 (WiGBl. S. 305) genehmigt worden sind. Die
Steuerfreiheit bezieht sich auch auf Zinsen aus
vor dem 21. Juni 1948 —- in Berlin (West) vor
dem 25. Juni 1948— außerhalb des Geltungs-
bereichs des Grundgesetzes und von Berlin (West)
ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren
a) von Geldinstituten, die nach $ 3 der 35.Durch-

führungsverordnung zum Umstellungsgesetz
(Öffentlicher Anzeiger Nr. 83 vom 13. Septem-
ber 1949) bis zum 17. Dezember 1952als ver-
lagert anerkannt worden sind oder vor dem
21. Juni 1948ihren Sitz in den Geltungsbereich
des Grundgesetzes oder vor dem 25. Juni 1948
nach Berlin (West) verlegt haben,

b) von anderen Unternehmen, die ihren Sitz in
den Geltungsbereich des Grundgesetzes oder
nach Berlin (West) verlegt haben und auf
deren Emissionen $ 1 des Gesetzes zur Berei-
nigung des Wertpapierwesens (Wertpapier-
bereinigungsgesetz) vom 19. August 1949
(WiGBl. S.295) — in Berlin (West) $1 des
Gesetzes zur Bereinigung des Wertpapier-
wesens (Wertpapierbereinigungsgesetz) vom
26. September 1949 (Verordnungsblatt für
Groß-Berlin Teil I S. 346) — anzuwenden ist.

Die Steuerfreiheit gilt nicht für Zinsen aus Indu-
strieobligationen, die nach dem 20. Juni 1948 -
im Saarland nach dem 19.November 1947und in
Berlin (West) nach dem 24. Juni 1948 — ausge-
geben worden sind, und nicht für Zinsen aus
Wandelanleihen und Gewinnobligationen. Sie gilt
jedoch für Zinsen aus vor dem 1. Januar 1952
ausgegebenen Industrieobligationen (ausgenom-
men Wandelanleihen und Gewinnobligationen),
soweit und nachdem der Zinssatz auf 5,5 vom
Hundert ermäßigt worden ist;

4. Zinsen aus nachdem31.März 1952— in Berlin
(West) nach dem 26. Juni 1952 — im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder in Berlin (West)
ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren,
wenn der Verwendungszweck des Erlöses nach
Anhörung des Ausschusses für Kapitalverkehr
($ 6 des Gesetzes über den Kapitalverkehr vom
2. September 1949— WiGBl.S. 305) durch Rechts-
verordnung als besonders förderungswürdig an-
erkannt worden ist. Eine Anerkennung darf nur
erfolgen, wenn eine Ausgabe für den vorgesehe-
nen Verwendungszweck zu den üblichen Bedin-
gungen am Kapitalmarkt nicht möglich ist und
wenn der Kapitalverkehrsausschuß festgestellt
hat, daß durch die Ausgabe das Kurs- und Zins-
gefüge am Kapitalmarkt nicht gestört wird,
(2) Eine Anleihe gilt im Sinne des Absatzes 1 als

ausgegeben, wenn mindestens ein Wertpapier der
Anleihe veräußert worden ist.

(3) Die Steuerfreiheit der Zinsen aus den in Ab-
satz 1 bezeichneten Anleihen wird durch eine Ände-
rung des Ausgabekurses der Anleihe nicht berührt,
wenn der Bundesminister für Wirtschaft im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister der Finanzen die
Änderung genehmigt hat.

(4) Die Vorschriften des Absatzes 1Ziff. 1,2 und4
gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinne des Ab-
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satzes 1 Ziff. 1, 2 und 4, die vor dem 1. Januar 1955
ausgegeben worden sind.

$ 3b
Steuerbefreiung bestimmter Gewinnanteile

Steuerfrei sind die vor dem 1. Januar 1962 fällig
gewordenen Gewinnanteile und sonstigen Bezüge
aus Anteilen an Wohnungsunternehmen, solange
diese nach dem Gesetz über die Gemeinnützigkeit
im Wohnungswesen vom 29. Februar 1940 (Reichs-
gesetzbl. IS. 438)und den dieses Gesetz ergänzenden
Vorschriften als gemeinnützig anerkannt sind.

8 3c
Anteilige Abzüge

Soweit Ausgaben mit steuerfreien Einnahmen in
unmittelbaremwirtschaftlichemZusammenhangste-
hen, dürfen. sie nicht als Betriebsausgaben oder
Werbungskosten abgezogen werden.

3. Gewinn

$ 4
Gewinnbegriff im allgemeinen

(1) Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen
dem Betriebsvermögen am Schluß des Wirtschafts-
jahrs und dem Betriebsvermögen am Schluß des
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs, vermehrt um
den Wert der Entnahmen und vermindert um den
Wert der Einlagen. Entnahmen sind alle Wirtschafts-
güter (Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse, Nutzun-
gen und Leistungen), die der Steuerpflichtige dem
Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder für andere
betriebsfremdeZwecke im Laufe des Wirtschafts-
jahrs entnommen hat. Einlagen sind alle Wirt-
schaftsgüter (Bareinzahlungen und sonstige Wirt-
schaftsgüter), die der Steuerpflichtige dem Betrieb
im Laufe des Wirtschaftsjahrs zugeführt hat. Bei
der Ermittlung des Gewinns sind die Vorschriften
über die Betriebsausgaben (Absätze 4 bis 7), über
die Bewertung ($$ 6, 6a) und über die Absetzung
für Abnutzung oder Substanzverringerung ($ 7) zu
befolgen. Der Wert des Grund und Bodens, der zum
Anlagevermögen gehört, bleibt außer Ansatz.
(2) Der Steuerpflichtige darf die Vermögensüber-

sicht (Bilanz) auch nach ihrer Einreichung beim
Finanzamt ändern, soweit sie den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung unter Befolgung der
Vorschriften dieses Gesetzes nicht entspricht. Dar-
über hinaus ist eine Änderung der Vermögensüber-
sicht (Bilanz) nur mit Zustimmung des Finanzamts
zulässig.

(3) Steuerpflichtige, die nicht auf Grund gesetz-
licher Vorschriftenverpflichtetsind, Bücherzu füh-
ren und regelmäßig Abschlüsse zu machen, und die
auch keine Bücher führen und keine Abschlüsse
machen, können als Gewinn den Überschuß der
Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben (Ab-
sätze 4 bis 7) ansetzen. Hierbei scheiden Betriebs-
einnahmen und Betriebsausgaben aus, die im Na-
men und für Rechnung eines anderen vereinnahmt
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und verausgabt werden (durchlaufende Posten). Die
Vorschriften über die Absetzung für Abnutzung oder
Substanzverringerung ($ 7) sind zu befolgen.
(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die

durch den Betricb veranlaßt sind.
(5) Aufwendungen

1. für Geschenke an Personen, die nicht Arbeit-
nehmer des Steuerpflichtigen sind und nicht in
ständiger Geschäftsbeziehung zu dem Steuerpflich-
tigen auf Grund eines Werkvertrags oder eines
Handelsvertretervertrags stehen, mit Ausnahme
von Geschenken, die bei cinem Empfänger im
Wirtschaftsiahr den Wert von insgesamt 100
Deutsche Mark nicht übersteigen,

2. für Einrichtungen des Steuerpflichtigen, soweit
sie der Bewirtung oder der Beherbergung von
Personen, die nicht Arbeitnehmer des Steuer-
pflichtigen sind, dienen (Gästehäuser) und sich
außerhalb des Ortes eines Betriebs des Steuer-
pflichtigen befinden,

3. für die Pacht oder die Ausübung einer Jagd oder
einer Fischerei, für die Haltung oder Benutzung
von Segeljachten oder Motorjachten sowie für
ähnliche Zwecke und für die hiermit zusammen-
hängenden Bewirtungen

scheiden bei der Gewinnermittlung aus, soweit nicht
die Unterhaltung der in Ziffer 2 bezeichneten Ein-
richtungen oder die in Ziffer 3 bezeichneten Tätig-
keiten Gegenstand einer mit Gewinnabsicht aus-
geübten Betätigung des Steuerpflichtigen sind. An-
dere Aufwendungen als die in den Ziffern 1 bis 3
bezeichneten, die die Lebensführung des Steuer-
pflichtigen oder anderer Personen berühren, schei-
den bei der Gewinnermittlung insoweit aus, als sie
nach der allgemeinen Verkehrsauffassung als unan-
gemessen anzusehen sind. $ 9 Abs.1 Ziff. 4 und 5
und Abs.2 gelten entsprechend. $ 12 Ziff. 1 bleibt
unberührt.

(6) Aufwendungen im Sinne des Absatzes 5 Satz 1
und 2 sind einzeln und getrennt von den sonstigen
Betriebsausgaben aufzuzeichnen. Soweit diese Auf-
wendungen nicht bereits nach Absatz 5 vom Abzug
ausgeschlossen sind, dürfen sie bei der Gewinn-
ermittlung nur berücksichtigt werden, wenn sie nach
Satz 1besondersaufgezeichnetsind.

(7) Ausgleichszahlungen, die in den Fällen des
$ 7a des Körperschaftsteuergesetzes an außen-
stehende Anteilseigner geleistet werden, scheiden
bei der Gewinnermittlungaus.

85
Gewinn bei Vollkaufleuten und bei bestimmten

anderen Gewerbetreibenden
(1) Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund ge-

setzlicher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu
führen und regelmäßigAbschlüssezu machen,oder
die ohne eine solche Verpflichtung Bücher führen
und regelmäßig Abschlüsse machen, ist für den
Schluß des Wirtschaftsjahrs das Betriebsvermögen
anzusetzen ($ 4 Abs. 1 Satz 1), das nach den handels-
rechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung auszuweisen ist.

(2) Für immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens ist ein Aktivposten nur anzusetzen, wenn
sie entgeltlich erworben wurden.

(3) Als
anzusetzen

Rechnungsabgrenzungsposten sind nur

1. auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschluß-
stichtag, soweit sie Aufwänd für eine bestimmte
Zeit nach diesem Tag darstellen;

2. auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschluß-
stichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit
nach diesem Tag darstellen.

(4) Die Vorschriften über die Entnahmen und die
Einlagen ($ 4 Abs. 1), über die Zu.ässigkeit der
Bilanzänderung ($ 4 Abs. 2), über die Betriebsaus-
gaben ($ 4 Abs. 4 bis 7), über die Bewertung ($$ 6,
6a) und über die Absetzung für Abnutzung oder
Substanzverringerung ($ 7) sind zu befolgen.

$6
Bewertung

(1) Für die Bewertung der einzelnen Wirtschafts-
güter, die nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 als Betriebs-
vermögen anzusetzen sind, gilt das Folgende:
1. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der

Abnutzung unterliegen, sind mit den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten, vermindert um
die Absetzungenfür Abnutzung nach $ 7, anzu-
setzen. Ist der Teilwert niedriger, so kann dieser
angesetzt werden. Teilwert ist der Betrag, den
ein Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen des
Gesamtkaufpreisesfür das einzelneWirtschafts-
gut ansetzen würde; dabei ist davon auszugehen,
daß der Erwerber den Betrieb fortführt. Bei Wirt-
schaftsgütern, die Lereits am Schluß des voran-
gegangenen Wıischaftsjahrs zum Anlagevermö-
gen des Steuerpflichtigen gehört haben, darf der
Bilanzansatz nicht über den letzten Bilanzansatz
hinausgehen.

2. Andere als die in Ziffer 1 bezeichneten Wiirt-
schaftsgüter des Betriebs (Grund und Boden,
Beteiligungen, Geschäfts- oder Firmenwert, Um-
laufsvermögen) sind mit den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten anzusetzen. Statt der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten kann der
niedrigere Teilwert (Ziffer 1 Satz 3) angesetzt
werden. Bei Wirtschaftsgütern, die bereits am
Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs
zum Betriebsvermögen gehört haben, kann der
Steuerpflichtige in den folgenden Wirtschafts-
jahren den Teilwert auch dann ansetzen, wenn
er höher ist als der letzte Bilanzansatz; es dürfen
jedoch höchstensdie Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten angesetzt werden. Bei land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben ist auch der An-
satz des höheren Teilwerts zulässig, wenn das
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
entspricht.

3. Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßerAn-
wendungderVorschriftenderZiffer 2 anzusetzen.

4. Entnahmen des Steuerpflichtigen für sich, für
seinen Haushalt oder für andere betriebsfremde
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Zwecke sind mit dem Teilwert anzusetzen. Wird
ein Wirtschaftsgut im unmiltelbaren Anschluß an
seine Entnahme
a) einer nach $ 4 Abs. 1 Ziff. 6 des Körperschaft-

steucrgesetzes von der Körperschaftsteuer be-
freiten Körperschaft, Personenvereinigung oder
Vermögensmasse, die ausschließlich und un-
mittelbar der Förderung wissenschaftlicher
Zwecke oder der Förderung der Erziehung,
Volks- und Berufsbildung dient, oder

b) einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des
öffentlichen Rechts, die ausschließlich und un-
mittelbar der Förderung wissenschaftlicher
Zwecke oder der Förderung der Erziehung,
Volks- und Berufsbildung dient,

unentgeltlich überlassen, so kann die Entnahme
mit dem Buchwert angesetzt werden. Satz 2 gilt
nicht für die Entnahme von Nutzungen und
Leistungen.

5. Einlagen sind mit dem Teilwert für den Zeitpunkt
der Zuführung anzusetzen; sie sind jedoch höch-
stens mit den Anschaffungs-oder Herstellungs-
kosten anzusetzen, wenn das zugeführte Wirt-
schaftsgut
a) innerhalb der letzten drei Jahre vor dem

Zeitpunkt der Zuführung angeschafft oder
hergestellt worden ist oder

b) ein Anteil an einer Kapitalgesellschaft ist und
der Steuerpflichtige an der Gesellschaft im
Sinne des $ 17 Abs. 1 beteiligt ist; $ 17 Abs. 2
Satz 2 gilt entsprechend.

6. Bei Eröffnung eines Betriebs ist Ziffer 5 ent-
sprechend anzuwenden.

7. Bei entgeltlichem Erwerb eines Betriebs sind die
Wirtschaftsgüter mit dem Teilwert, höchstens je-
doch mit den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten anzusetzen.

(2) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten von beweg-
lichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die
der Abnutzung unterliegen und die einer selbstän-
digen Bewertung und Nutzung fähig sind, im Jahr
der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe
als Betriebsausgaben absetzen, wenn die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten, vermindert um
einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag ($ 9b
Abs. 1), für das einzelne Wirtschaftsgut 800Deutsche
Mark nicht übersteigen.

86a
Pensionsrückstellung

(1) Eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-
schaft (Versorgungsanspruch einer Person, bei der
der Versorgungsfall noch nicht eingetreten ist) kann
nur gebildet werden, wenn die Pensionsanwartschaft
auf einer vertraglichen Pensionsverpflichtung beruht
oder sich aus einer Betriebsvereinbarung, einem
Tarifvertrag oder einer Besoldungsordnung ergibt.
Eine auf betrieblicher Ubung oder dem Grundsatz
der Gleichbehandlung beruhende Pensionsverpflich-
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tung gilt nicht als vertragliche Verpflichtung im
Sinne des Satzes 1.

(2) Eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-
schaft darf im Wirtschaftsjahr den Gewinn nur bis
zur Höhe des Betrags mindern, der auf das Wiirt-
schaftsjahr entfällt, wenn die Rückstellung nach ver-
sicherungsmathematischen Grundsätzen gleichmäßig
auf die Zeit von der Entstehung der Pensionsver-
pflichtung (Pensionszusage) bis zu dem vertraglich
vorgesehenen Eintritt des Versorgungsfalls verteilt
wird. In dem Wirtschaftsjahr, in dem der Versor-
gungsfall eintritt oder die aus der Pensionszusage
berechtigte Person ihre Tätigkeit für den Steuer-
pflichtigen unter Beibehaltung des Versorgungs-
anspruchs beendet, darf die Rückstellung den Ge-
winn bis zu dem Betrag mindern, der sich als Unter-
schied zwischen dem versicherungsmathematischen
Barwert der künftigen Pensionsleistungen und einer
nach den Grundsätzen des Satzes 1 für den Bilanz-
stichtag des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs be-
rechneten Rückstellung ergibt. Bei der Anwendung
der Sätze 1 und 2 ist ein Rechnungszinsfuß von
mindestens 5!/a vom Hundert zugrunde zu legen.

(3) Ist in der Steuerbilanz zum Schluß des letzten
Wirtschaftsjahrs, das vor dem 16. Dezember 1960
endet, eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-
schaft ausgewiesen, die unter Zugrundelegung eines
niedrigeren Rechnungszinsfußes als 5'/z vom Hun-
dert gebildet worden ist, so sind in den folgenden
Wirtschaftsjahren die nach den Absätzen 1 und 2
zulässigen Zuführungen zu der Rückstellung ver-
sicherungsmathematischgleichmäßigso zu kürzen,
daß die Rückstellung im Zeitpunkt des vertraglich
vorgesehenen Eintritts des Versorgungsfalls den sich
unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von
5'/s vom Hundert ergebenden versicherungsmathe-
matischen Barwert der künftigen Pensionsleistungen
nicht übersteigt.

(4) Nach dem Eintritt des Versorgungsfalls ist
eine Rückstellung für eine Pensionsverpflichtung in
jedem Wirtschaftsjahr mindestens in Höhe des Be-
trags gewinnerhöhend aufzulösen, der sich unter
Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 5!/s
vom Hundert als Unterschied des versicherungs-
mathematischen Barwerts der künftigen Pensions-
leistungen am Schluß des Wirtschaftsjahrs und am
Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs ergibt.
Ist nach dem Eintritt des Versorgungsfalls eine in
der Steuerbilanzdes vorangegangenenWirtschafts-
jahrs ausgewiesene Rückstellung für eine Pensions-
verpflichtung höher als der unter Zugrundelegung
eines Rechnungszinsfußes von 51/gvom Hundert er-
rechnete versicherungsmathemätische Barwert der
künftigen Pensionsleistungen am Schluß des Wirt-
schaftsjahrs, so ist insoweit die Rückstellung ge-
winnerhöhend aufzulösen. Der Steuerpflichtige kann
in Höhe von vier Fünfteln eines nach Satz 2 ent-
stehenden Gewinns eine den steuerlichen Gewinn
mindernde Rücklage bilden. Die Rücklage ist in den
auf die Bildung folgenden vier Wirtschaftsjahren
mit mindestens je einem Viertel, spätestens jedoch
bei Wegfall der Pensionsverpflichtung gewinn-
erhöhend aufzulösen.
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$ 6b
Gewinn aus der Veräußerung

bestimmter Anlagegüter
(1) Steuerpflichtige,die

Grund und Boden,
Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden
mit dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn der
Aufwuchs oder die Anlagen zu einem land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehören,
Gebäude,
abnutzbare beweglicheWirtschaftsgütermit einer
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von minde-
stens25 Jahren,
Schiffe,
Anteile an Kapitalgesellschaftenoder
im Zusammenhang mit einer Betriebsumstellung
lebendes Inventar land- und forstwirtschaftlicher
Betriebe
veräußern, können im Wirtschaftsjahr der Veräuße-
rung von den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten der in Satz 2 bezeichneten Wirtschaftsgüter,
die im Wirtschaftsjahr der Veräußerung angeschafft
oder hergestellt worden sind, einen Betrag bis zur
Höhe des bei der Veräußerung entstandenen Ge-
winns abziehen. Der Abzug ist zulässig bei den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten von
1. abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern,
2. Grund und Boden,

soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Grund und Boden entstanden ist,

3. Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden
mit dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn
der Aufwuchs oder die Anlagen zu einem land-
und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen ge-
hören,

soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und
Boden mit dem dazugehörigen Grund und
Boden entstanden ist,

4. Gebäuden,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Grund und Boden, von Aufwuchs auf oder An-
lagen im Grund und Boden mit dem dazu-
gehörigen Grund und Boden, von Gebäuden
oder von Anteilen an Kapitalgesellschaften
entstanden ist, oder

5. Anteilen an Kapitalgesellschaften,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Anteilen an Kapitalgesellschaften entstanden
ist und der Bundesminister für Wirtschaft im
Benehmen mit dem Bundesminister der Finan-
zen und der von der Landesregierung bestimm-
ten Stelle bescheinigt hat, daß der Erwerb der
Anteile unter Berücksichtigung der Veräuße-
rung der Anteile volkswirtschaftlich besonders
förderungswürdig und geeignet ist, die Unter-
nehmensstruktur eines Wirtschaftszweigs zu
verbessern oder einer breiten Eigentums-
streuung zu dienen.

Der Anschaffung oder Herstellung von Gebäuden
oder Schiffen steht ihre Erweiterung, ihr Ausbau
oder ihr Umbau gleich. Der Abzug ist in diesem Fall
nur von dem Aufwand für die Erweiterung, den
Ausbau oder den Umbau der Gebäude oder Schiffe
zulässig.

(2) Gewinn im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist der
Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug
der Veräußerungskosten den Buchwert übersteigt,
mit dem das veräußerte Wirtschaftsgut im Zeitpunkt
der Veräußerung anzusetzen gewesen wäre. Buch-
wert ist der Wert, mit dem ein Wirtschaftsgut nach
$&6 anzusetzen ist.

(3) Soweit Steuerpflichtigeden Abzug nach Ab-
satz 1 nicht vorgenommen haben, können sie im
Wirtschaftsjahr der Veräußerung eine den steuer-
lichen Gewinn mindernde Rücklage bilden. Bis zur
Höhe dieser Rücklagekönnen sie von den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten der in Absatz 1
Satz 2 bezeichneten Wirtschaftsgüter, die in den fol-
genden zwei Wirtschaftsjahren angeschafft oder
hergestellt worden sind, im Wirtschaftsjahr ihrer
Anschaffung oder Herstellung einen Betrag abzie-
hen; bei demAbzug geltendie Einschränkungendes
Absatzes1 Satz2 Ziff.2 bis 5 sowie Absatz 1 Sätze3
und 4 entsprechend. Die Frist von zwei Jahren ver-
längert sich bei neu hergestelltenGebäuden und
Schiffen auf vier Jahre, wenn mit ihrer Herstellung
vor dem Schluß des zweiten auf die Bildung der
Rücklage folgenden Wirtschaftsjahrs begonnen wor-
den ist. Die Rücklageist in Höhe des abgezogenen
Betrags gewinnerhöhend aufzulösen, Ist eine Rück-
lage am Schluß des zweiten auf ihre Bildung folgen-
den Wirtschaftsjahrs noch vorhanden, so ist sie in
diesem Zeitpunkt gewinnerhöhend aufzulösen, so-
weit nicht ein Abzug von den Herstellungskosten
von Gebäuden oder Schiffen in Betracht kommt, mit
deren Herstellung bis zu diesemZeitpunkt begon-
nen worden ist; ist die Rücklage am Schluß des
vierten auf ihre Bildung folgendenWirtschaftsjahrs
noch vorharden, so ist sie in diesem Zeitpunkt ge-
winnerhöhend autzulösen. Eine Rücklage ist nur zu-
lässig, wenn in der handelsrechtlichen Jahresbilanz
ein entsprechender Passivposten in mindestens glei-
cher Höhe ausgewiesen wird.

(4) Voraussetzung für die Anwendung der Ab-
sätze 1 und 3 ist, daß
1. der Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buch-

führung nach $ 4 Abs. 1 oder $ 5 ermittelt wird,
2. die veräußerten Wirtschaftsgüter im Zeitpunkt

der Veräußerung mindestens sechs Jahre un-
unterbrochen zum Anlagevermögen einer inlän-
dischen Betriebstätte gehört haben; die Frist von
sechs Jahren entfällt für lebendes Inventar land-
und forstwirtschaftlicher Betriebe,

3. die angeschafften oder hergestellten Wirtschafts-
güter zum Anlagevermögen einer inländischen
Betriebstätte gehören und

4. der bei der Veräußerung entstandene Gewinn bei
der Ermittlung des im Inland steuerpflichtigen
Gewinns nicht außer Ansatz bleibt.
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Der Abzug nach den Absälzen I und 3 ist bei Wirt-
schaflsgütern, die zu einem land- und forstwirt-
schaftlichen Betricb gehören oder der selbständigen
Arbeit dienen, nicht zulässig, wenn der Gewinn bei
der Veräußerung von Wirtschaftsgütern eines Ge-
werbebetriebs entstanden ist.

(5) Ist von den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten eines Wirtschalisguts ein Betrag nach Ab-
satz 1 oder nach Absatz 3 abgezogen worden, so gilt
der verbleibende Betrag als Anschaffungs- oder Her-
stellungskosien des Wirtschaftsguts.

8 6c
Gewinn aus der Veräußerung von Gebäuden sowie
von Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und
Boden bei der Ermittlung des Gewinns nach $ 4

Abs. 3 oder nach Durchschnittsätzen
(1) $ 6b mit Ausnahme des $ 6b Abs. 4 Ziff. 1 ist

mit der folgenden Maßgabe entsprechend anzuwen-
den, wenn der Gewinn nach $ 4 Abs. 3 oder die Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft nach Durch-
schnittsätzen ermittelt werden:
1. Der Abzug nach $ 6b Abs. 1 und 3 ist nur zuläs-

sig, soweit der Gewinn enistanden ist bei der
Veräußerung von
Gebäuden oder
Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden
mit dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn
‘der Aufwuchs oder die Anlagen zu einem land-
und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen ge-
hören.

2..Soweit nach $ 6b Abs.3 eine Rücklage gebildet
werdenkann,ist ihre Bildung alsBetriebsausgabe
(Abzug) und ihre Auflösung als Betriebseinnahme
(Zuschlag) zu behandeln.
(2) Voraussetzung für die Anwendung des Absat-

zes 1 ist, daß die Wirlschaftsgüter, bei denen ein Ab-
zug von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten
vorgenommen worden ist, in besondere, laufend zu
führende Verzeichnisse aufgenommen werden. In
den Verzeichnissen sind der Tag der Anschaffung
oder Herstellung, die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, der Abzug nach $ 6b Abs. 1 und 3 in
Verbindung mit Absatz 1, die Absetzungen für Ab-
nutzung, die Abschreibungen sowie die Beträge
nachzuweisen, die nach $ 6b Abs. 3 in Verbindung
mit Absatz 1 Ziff.2 als Betriebsausgaben (Abzug)
oder Betriebseinnahmen (Zuschlag) behandelt wor-
den sind.

87
Absetzung für Abnutzung
oder Substanzverringerung

(1) Bei Wirtschaftsgütern,derenVerwendungoder
Nutzung durch den Steuerpflichtigenzur Erzielung
von Einkünften sich erfahrungsgemäß auf einen Zeit-
raum von mehr als einem Jahr erstreckt, ist jeweils
für ein Jahr der Teil der Anschaffungs-oder Her-
stellungskosten abzusetzen, der bei gleichmäßiger
Verteilung dieser Kosten auf die Gesamtdauer der
Verwendung oder Nutzung auf ein Jahr entfällt (Ab-
2
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setzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen).
Die Absetzung bemißt sich hierbei nach der betriebs-
gewöhnlichenNutzungsdauer des Wirtschaftsguts.
Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagever-
mögens, bei denen es wirtschaftlich begründet ist,
die Absetzung für Abnutzung nach Maßgabe der
Leistung des Wirtschaftsguts vorzunehmen, kann
der Steuerpflichtige dieses Verfahren statt der Ab-
setzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen
anwenden, wenn er den auf das einzelne Jahr ent-
fallenden Umfang der Leistung nachweist.Abset-
zungen für außergewöhnlichetechnischeoder wirt-
schaftliche Abnutzung sind zulässig.

(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens kann der Steuerpflichtige statt der
Absetzung für Abnutzung in gleichenJahresbeträ-
gen die Absetzungfür Abnutzung in fallendenJah-
resbeträgen bemessen. Die Absetzung für Abnut-
zung in fallenden Jahresbeträgen kann nach einem
unveränderlichen Hundertsatz vom jeweiligen Buch-
wert (Restwert) vorgenommen werden; der dabei
anzuwendendeHundertsatzdarf höchstensdasZwei-
fache des bei der Absetzung für Abnutzung in
gleichen Jahresbeträgen in Betracht kommenden
Hundertsatzes betragen und 20 vom Hundert nicht
übersteigen. Durch Rechtsverordnung kann die
Anwendung anderer Verfahren der Absetzung für
Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen zugelassen
werden, wenn sich danach für das erste Jahr der
Nutzung und für die ersten drei Jahre derNutzung
insgesamt nicht höhere Absetzungen für Abnutzung
als bei dem in Satz 2 bezeichneten Verfahren erge-
ben. Bei Wirtschaftsgütern, bei denen die Absetzung
für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen bemessen
wird, sind Absetzungen für außergewöhnliche tech-
nischeoderwirtschaftlicheAbnutzungnichtzulässig.
Voraussetzungfür die Anwendungder Sätze1bis 4
ist, daß über die Wirtschaftsgüter, bei denen die Ab-
setzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen
bemessenwird, durchRechtsverordnungzu bestim-
mende Aufzeichnungen geführt werden.

(3) Der Übergang von der Absetzung für Abnut-
zung in fallendenJahresbeträgenzur Absetzungfür
Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen ist zulässig.
In diesem Fall bemißt sich die Absetzung für Abnut-
zung vom Zeitpunkt des Übergangs an nach dem
dann noch vorhandenen Restwert und der Restnut-
zungsdauer des einzelnen Wirtschaftsguts. Der Über-
gang von der Absetzung für Abnutzung in gleichen
Jahresbeträgen zur Absetzung für Abnutzung in
fallenden Jahresbeträgen ist nicht zulässig.

(4) Bei Gebäudensind abweichendvon Absatz 1
als Absetzung für Abnutzung die folgenden Beträge
bis zur vollen Absetzungabzuziehen:
1. bei Gebäuden, die nach dem 31. Dezember 1924

fertiggestelltwordensind,
jährlich 2 vom Hundert,

2. bei Gebäuden, die vor dem 1. Januar 1925 fertig-
gestellt worden sind,

jährlich 2,5 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Beträgt
die tatsächlicheNutzungsdauereines Gebäudes in
den Fällen der Ziffer 1 weniger als 50 Jahre, in den
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Fällen der Ziffer Z weniger a!s 40 Jahre, so können
an Sielle der Absetzungen nach Satz 1 die der tat-
sächlichen Nutzungsdauer entsprechenden Abset-
zungen für Abnutzung vorgenommen werden. Die
Vorschrift des Absatzes 1 letzter Satz bleibt unbe-
rührt.

(5) Bei Gebäuden, die nach dem 31.Dezember 1964
fertiggestellt worden sind, kann der Bauherr abwei-
chend von Absaiz 4 als Absetzung für Abnutzung
die folgenden Beträge abziehen:
im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden
11 Jahren

jeweils 3,5 vom Hundert,
in den darauffolgenden 20 Jahren

jeweils 2 vom Hundert,
in den darauffolgenden 18 Jahren

jeweils 1 vom Hundert
der Herstellungskosten. Bei Gebäuden und Eigen-
tumswohnungen, bei denen der Antrag auf Bauge-
nehmigung nach dem 9. Oktober 1962 gestellt wor-
den ist und die zu mehr als 66°/svom Hundert Wohn-
zwecken dienen, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß
an die Stelle des 31.Dezember 1964 der 9. Oktober
1962 Lritt, wenn für die Gebäude oder Eigentums-
wohnungen erhöhte Abselzungen nach $ 7b oder
$ 54 nicht zulässig sind.

(6) Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen und
anderen Betrieben, die einen Verbrauch der Sub-
stanz mit sich bringen, ist Absatz 1 entsprechend an-
zuwenden, dabei sind Absetzungen nach Maßgabe
des Substanzverzehrs zulässig (Absetzung für Sub-
stanzverringerung).

8 7a
Bewertungsfreiheit für bewegliche Wirtschaitsgüter

(1) Steuerpflichlige, die
1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur

Inanspruchnahme von Rechten und Vergünsti-
gungenberechtigtsind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,
Weltanschauung oder politischer Gegnerschaft
gegen den Nationalsozialismus verfolgt worden
sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben
und den Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buch-
führung ermitteln, können für die abnutzbaren be-
weglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
neben der nach $ 7 von den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten zu bemessenden Absetzung für Ab-
nulzung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung
und in dem darauffolgenden Jahr bis zu insgesamt
50 vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, höchstens jedoch für alle in Betracht
kommenden Wirtschaftsgüter eines Unternehmens
bis zu 100000 Deutsche Mark jährlich abschreiben.
Die Absetzung für Abnutzung in den folgenden Jah-
ren bemißt sich nach dem dann noch vorhandenen
Restwertund der Resinutzungsdauerder einzelnen
Wirtschaftsgüter, für die Bewertungsfreiheit nach
Satz 1 in Anspruch genommen worden ist.

(2) Die Bewertungsfreiheit nach Absatz 1 kann
nur für diejenigen abnutzbaren beweglichen Wirt-

schaftsgüter des Anlagevermögens in Anspruch ge-
nommen werden, die bis zum 31.Dezember 1958an-
geschafft oder hergestellt worden sind. Bei Wirt-
schaftsgütern, für die von der Bewertungsfreiheit
nach Absatz 1 Gebrauch gemacht wird, sind die
Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 in gleichen
Jahresbeträgen vorzunehmen.

$ 7b
Erhöhte Absetzungen für Einfamilienhäuser,
Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen
(1) Bei Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern

undEigentumswohnungen,bei denenderAntrag auf
Baugenehmigung nach dem 31.Dezember 1964 ge-
stellt worden ist und die zu mehr als 66°/svom Hun-
dert Wohnzwecken dienen, können abweichend von
$ 7 Abs.4 und 5 im Jahr der Fertigstellung und in
den sieben folgenden Jahren jeweils bis zu 5 vom
Hundert der Herstellungskosten abgesetzt werden.
Nach Ablauf dieser acht Jahre sind als Absetzung
für Abnutzung bis zur vollen Absetzung jährlich
2,5 vom Hundert des Restwerts abzuziehen; $ 7
Abs.4 Satz 2 gilt entsprechend. Übersteigen die
Herstellungskosten bei einem Einfamilienhaus oder
einer Eigentumswohnung die Grenze von 150000
Deutsche Mark, bei einem Zweifamilienhaus die
Grenze von 200 000 Deutsche Mark, so sind auf den
übersteigendenTeil derHerstellungskostendie Vor-
schriften des $ 7 Abs. 4 anzuwenden.
(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten entspre-

chend für Herstellungskosten, die für Ausbauten und
Erweiterungenan einemEin- oderZweifamilienhaus
oder an einer Eigentumswohnung aufgewendet wor-
den sind, wenn das Ein- oder Zweifamilienhaus oder
die Eigentumswohnungvor dem 1.Januar 1964fer-
tiggestellt worden ist. Weitere Voraussetzung ist,
daß die ausgebauten oder neu hergestellten Ge-
bäudeteile zu mehr als 80 vom Hundert Wohnzwek-
ken dienen. Nach Ablauf des Zeitraums, in dem nach
Satz 1 erhöhte Absetzungen vorgenommen werden
können, ist der Restwert den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten des Gebäudes oder dem an
deren Stelle tretenden Wert hinzuzurechnen; die
weiteren Absetzungen für Abnutzung sind einheit-
lich für das gesamte Gebäude nach dem sich hiernach
ergebenden Betrag und dem für das Gebäude maß-
gebendenHundertsatzzu bemessen. |
(3) Geht das Eigentum an einem Einfamilienhaus

einem Zweifamilienhaus oder einer Eigentumswoh-
nung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 innerhalb von
acht Jahren nach der Fertigstellung auf einen ande-
ren über, so kann der Rechtsnachfolger des Bauherrn
(Ersterwerber)die erhöhtenAbsetzungenim Sinne
des Absatzes 1 vornehmen, soweit der Bauherr sie
nicht geltend gemacht hat. Für den Ersterwerber
treten an die Stelle der Herstellungskosten die An-
schaffungskosten. Hat der Bauherr keine erhöhten
Absetzungen vorgenommen, so tritt für den Erst-
erwerber an die Stelle des Jahres der Fertigstellung
das Jahr des Ersterwerbs. Hat der Bauherr erhöhte
Absetzungen vorgenommen, so kann der Ersterwer-
ber sie vom Jahr des Ersterwerbs an bis zum Ablauf
des Zeitraums geltend machen, in dem für den Bau-
herrn ohne die Veräußerung erhöhte Absetzungen
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in Betracht gekommen wären; nach Ablauf dieses
Zeitraums bemessen sich die Absetzungen für Ab-
nutzung bis zum siebenten auf das Jahr des Erster-
werbs folgenden Jahr nach $ 7 Abs.4 und vom
achten auf das Jahr des Ersterwerbs folgenden Jahr
an nach Absatz 1 Salz 2,
(4) Bei Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern

und Eigentumswohnungen im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 kann der Bauherr erhöhte Absetzungen, die
er im Jahr der Fertigstellung und in den zwei fol-
gendenJahren nicht ausgenutzthat, bis zum Ende
des dritten auf das Jahr der Fertigstellung folgen-
den Jahres nachholen. Dabei können nachträgliche
Herstellungskosten vom Jahr ihrer Entstehung an
bei der Bemessung der erhöhten Absetzungen so be-
rücksichtigt werden, als wären sie bereits im Jahr
der Fertigstellung entstanden. Im Jahr der Fertigstel-
lung und in den zwei folgenden Jahren sind jedoch
mindestens die Abselzungen für Abnutzung nach $ 7
Abs. 4 vorzunehmen. Die Sätze 1bis 3 gelten ent-
sprechend bei Ausbauten und Erweiterungen im
Sinne des Absatzes 2 und für den Ersterwerber im
Sinne des Absatzes 3, für den Ersterwerber jedoch
mit der Maßgabe, daß er auch die vom Bauherrn
nicht ausgenutzten erhöhten Absetzungen nachholen
kann.

zum Gebäude gehörende Garagen ohne Rücksicht
auf ihre tatsächliche Nutzung als Wohnzwecken
dienend zu behandeln, soweit in ihnen nicht mehr
als ein Personenkraftwagen für jede in dem Ge-
bäude befindliche Wohnung untergestellt werden
kann. Räume für die Unterstellung weiterer Kraft-
wagen sind stets als nicht Wohnzwecken dienend zu
behandeln.

(6) Erhöhte Absetzungen nach den Absätzen 1 bis
3 kann der Steuerpflichtige nur für ein Einfamilien-
haus oder für ein Zweifamilienhausoder für eine
Eigentumswohnung oder für den Ausbau oder die
Erweiterung eines Ein- oder eines Zweifamilien-
hauses oder einer Eigentumswohnung in Anspruch
nehmen. Ehegalten, bei denen dieVoraussetzungen
des $ 26 Abs. 1 vorliegen, können erhöhte Ab-
setzungen nach den Absätzen 1 bis 3 für insgesamt
zwei der in Satz 1 bezeichneten Gebäude, Eigentums-
wohnungen, Ausbauten oder Erweiterungen geltend
machen. Der Bauherr von Kaufeigenheimen, Träger-
kleinsiedlungen und Kaufeigentumswohnungen kann
abweichendvon denSätzen1und2 für alle von ihm
erstellten Kaufeigenheime, Trägerkleinsiedlungen
und Kaufeigentumswohnungen im Jahr der Fertig-
stellung und im folgenden Jahr erhöhte Absetzun-
gen bis zu jeweils 5 vom Hundert geltend machen.

(7) Bei Gebäuden sowie bei Zubauten, Ausbauten
und Umbauten, bei denen der Antrag auf Baugeneh-
migung vor dem 10.Oktober 1962 gestellt worden
ist, sind die Vorschriften des $ 7b in den bisherigen
Fassungen mit der Maßgabe weiter anzawenden,
daß für die vom Restwert vorzunehmenden Ab-
selzungen für Abnutzung die Vorschriften des Ab-
satzes 1 Satz 2 und des Absatzes 2 Satz 3 ent-
sprechend gelten. Bei Gebäuden sowie bei Zubauten,
Ausbauten und Umbauten, die in Berlin (West) er-
richtet worden sind, gilt Satz 1mit der Maßgabe, daß
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an die Stelle des 10.Oktober 1962der 1.Januar 1965
tritt und daß auch die Vorschrift des $ 53 Abs. 3
in der Fassung des Einkommensteuergesetzes vom
15. August 1961 (Bundesgesetzbl. I S.1253) weiter
anzuwenden ist. Bei Gebäuden und Eigentumswoh-
nungen, bei denen der Antrag auf Baugenehmigung
nach dem 9.Oktober 1962und vor dem1. Januar
1965 gestellt worden ist und die nicht in Berlin
(West) errichtet worden sind, sind die Vorschriften
des $ 54 weiter anzuwenden.

87c
Förderung des Wohnungsbaues

(1) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung nach $ 4 Abs. 1 oder
nach $ 5 ermitteln, können bei unverzinslichen, in
gleichen Jahresbeträgen zu tilgenden Darlehen, die
aus Mitteln des Betriebs zur Förderung des Baues
von Wohnungen gegeben werden, 25 vom Hundert
desnachAbsatz 3 berücksichtigungsfähigenGesamt-
betrags der im Wirtschaftsjahr gegebenen Darlehen
außerhalb der Bilanz vom Gewinn abziehen. Das
gilt auch,wenn die Hingabe der Darlehen nicht durch
den Betrieb veranlaßt worden ist. Die Darlehen sind
in der Bilanz mit dem Wert anzusetzen, der sich nach
Abzug von Zwischenzinsen unter Berücksichtigung
von. Zinseszinsen vom Nennbetrag der Darlehen er-
gibt. Dabei ist von einem Zinssatz von höchstens
5,5 vom Hundert auszugehen.
(2) Voraussetzung für die Anwendung des Ab-

satzes 1 ist, daß die Darlehen
1. eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren haben,
2. nach dem 31.Dezember1954und vor dem 1.Ja-

nuar 1962an einenBauherrngegebenwerden,
3. von dem Bauherrn unverzüglich und unmittelbar

zur nachstelligen Finanzierung oder Restfinanzie-
rung des Baues von Wohnungen im Sinne des
$ 39oder des $ 82desZweitenWohnungsbauge-
setzes (Wohnungsbau- und Familienheimgesetz)
vom 27. Juni 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 523)
a) in Eigenheimen, Kaufeigenheimen, Kleinsied-

lungen oder als Wohnungen (Eigentumswoh-
nungen) im Sinne des Ersten Teils des Woh-
nungseigentumsgesetzesoder

b) durch Wiederaufbau von durch Kriegseinwir-
kung ganz oder teilweise zerstörten Gebäuden

verwendet werden und
4. weder unmittelbar noch mittelbar in wirtschaft-

lichem Zusammenhang mit der Aufnahme eines
Kredits stehen.
(3) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn die Dar-

lehen7000DeutscheMark für jede geförderteWoh-
nung nicht übersteigen. Bei Darlehen, die zur Finan-
zierung des Baues von Wohnungen in Eigenheimen,
Kaufeigenheimen, Kleinsiedlungen oder von Woh-
nungen (Eigentumswohnungen) im Sinne des Ersten
Teils des Wohnungseigentumsgesetzes verwendet
werden, erhöht sich dieser Betrag auf 10000 Deut-
sche Mark. Bei Eigenheimen, Kaufeigenheimen und
Kleinsiedlungen mit zwei Wohnungen gilt diese
Erhöhung nur für Darlehen zur Finanzierung einer
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der beiden Wohnungen. Die Darlehen dürfen bei der
Ermittlung des nach Absatz 1 vom Gewinn abzu-
ziehenden Beitrags nur insoweit berücksichtigt wer-
den, als sie 30 vom Hundert des Gewinns aus dem
Betrieb nicht übersteigen, aus dessen Mitteln die
Darlehen gegeben worden sind. Das gilt nicht, wenn
diese Wohnungen für Arbeitnehmer des Steuer-
pllichtigen errichtet werden.

(4) Zum Nachweis der in Absatz 2 Ziff. 3 und in
Absatz 3 Salz i bis 3 bezeichneten Voraussetzungen
ist eine Bescheinigungder nach $ 95 Abs.1 des
Zweiten Wohnungsbaugeselzes bestimmten Stelle
vorzulegen.

(5) Wird ein Darlehen im Sinne des Absatzes 1
während der Laufzeit über die Tilgungsbeträge hin-
aus zurückgezahlt oder innerhalb von zehn Jahren
nachder Hingabe abgetreten,so ist zumZweckder
Nachversteuerung im Wirtschaftsjahr oder Kalen-
derjahr der Rückzahlungoder Abtretung der nach
Absatz 1 abgezogene Betrag außerhalb der Bilanz
dem Gewinn hinzuzurechnen.

87d
(gestrichen)

g7e
Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude, Lagerhäuser

und landwirtschaitliche Betriebsgebäude
(1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur
Inanspruchnahme von Rechten und Vergünstigun-
gen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,
Weltanschauung oder politischer Gegnerschaft
gegen den Nationalsozialismus verfolgt worden
sind, "

ihre frühere Erwerbsgrundiage verloren haben und
den Gewinn nach $ 5 auf Grund ordnungsmäßiger
Buchführungermitteln, können bei Gebäuden,die
im eigenen gewerblichen Betrieb unmittelbar
a) der Fertigung oder
b) der Bearbeitung von zum Absatz bestimmten

Wirtschaftsgütern oder
c) der Wiederherstellung von Wirtschaftsgütern

oder
d) ausschließlich der Lagerung von Waren, die zum

Absatz an Wiederverkäufer bestimmt sind oder
für fremde Rechnung gelagert werden,

dienen und nach dem 31. Dezember 1951hergestellt
worden sind, neben den nach $ 7 Abs. 4 von den
Herstellungskosten zu bemessendenAbsetzungen
für Abnutzung im Wirtschaftsjahr der Herstellung
und in dem darauffolgenden Wirtschaftsjahr bis zu
je 10 vom Hundcrt der Herstellungskosten abschrei-
ben. In den folgendenWirtschaftsjahrenbemessen
sich die Absetzungen für Abnutzung nach dem Rest-
wert und dem nach $ 7 Abs. 4 unter Berücksichtigung
der Restnutzungsdauer des Gebäudes maßgebenden
Hundertsatz. Den Herstellungskosten eines Ge-
bäudes werden die Aufwendungen gleichgestellt, die
nach dem 31.Dezember 1951 zum Wiederaufbau
eines durch Kriegseinwirkung ganz oder teilweise

zerstörten Gebäudes gemacht werden, wenn dieses
Gebäude ohne den Wiederaufbau nicht oder nicht
mehr voll zu einem der in Satz 1 bezeichneten
Zwecke verwendet werden kann.
(2) Absatz 1 ist entsprechend anwendba. auf die

Herstellungskosten von land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebsgebäuden und auf die Aufwendungen
zum Wiederaufbau von durch Kriegseinwirkung
ganz oder teilweise zerstörten land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsgebäuden, wenn der Gewinn
aus Land- und Forstwirtschaft auf Grund ordnungs-
mäßiger Buchführung nach $ 4 Abs. 1 ermittelt wird.

(3) Bei nach dem 31.Dezember 1966hergestellten
Gebäuden können die Abschreibungen nach Ab-
satz 1 oder Absatz 2 nur in Anspruch genommen
werden, wenn die Gebäude vom Steuerpflichtigen
vor Ablauf des zehnten Kalenderjahrs seit der erst-
maligen Aufnahme einer gewerblichen oder land-
und forstwirtschaftlichenTätigkeit im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzeshergestelltworden sind. Für
Gebäude,die vom SteuerpflichtigennachAblauf des
20. Kalenderjahrs seit der erstmaligen Begründung
eines Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts im
Geltungsbereich dieses Gesetzes, frühestens jedoch
seit dem1. Januar 1950, hergestellt werden, sind
Abschreibungen nach Absatz 1 oder Absatz 2 nicht
zulässig. |

4. Überschuß der Einnahmen
über die Werbungskosten

$8
Einnahmen

(1) Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder
Geldeswert bestehen und dem Steuerpflichtigen im
Rahmen einer der Einkunftsarten des $ 2 Abs. 3
Ziff, 4 bis 7 zufließen.

(2) Einnahmen, die nicht in Geld bestehen (Woh-
nung, Kost, Waren und sonstige Sachbezüge) sind
mit den üblichen Mittelpreisen des Verbrauchsorts
anzusetzen,

$9
Werbungskosten

(1) Werbungskosten sind Aufwendungen zur Er-
werbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen.
Sie sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der
sie erwachsen sind. Werbungskosten sind auch
1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflichtungs-

gründen beruhende Renten und dauernde Lasten,
soweit sie mit einer Einkunftsart in wirtschaft-
lichem Zusammenhang stehen. Bei Leibrenten
kann nur der Anteil abgezogen werden, der sich
aus der in $ 22 Ziff. 1 Buchstabea aufgeführten
Tabelle ergibt; in den Fällen des $ 22 Ziff. 1 Buch-
stabe a letzter Satz kann nur der Anteil, der nach
der in dieser Vorschrift vorgesehenenRechts-
verordnung zu ermitteln ist, abgezogen werden;

2. Steuern vom Grundbesitz, sonstige öffentliche
Abgaben und Versicherungsbeiträge, soweit
solche Ausgaben sich auf Gebäude oder auf
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Gegenstände beziehen, die dem Steuerpflichtigen
zur Einnahmeerzielung dienen;

verbänden, deren Zweck nicht auf einen wirt-
schaftlichen Geschältsbetrieb gerichtet ist;

zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Hat der
Arbeilnehmer seinen Wohnsitz an einem Ort, der
mehr als 40 km von der Arbeitsstätte entfernt
liegt, so werden die Aufwendungen nur insoweit
als Werbungskostenabgezogen,als sie durchdie
Fahrten bis zur Entfernung von 40 km verursacht
werden. Bei Fahrten mit einem eigenen Kraftfahr-
zeug werden die Aufwendungen für jeden Ar-
beitstag, an dem das Kraftfahrzeug benutzt wird,
nur in Höhe der folgenden Pauschbeträge aner-
kannt:
a) bei Benutzung eines Kraftwagens

0,36DeutscheMark,
b) bei Benutzung eines Motorrads oder Motor-

rollers
0,16 Deutsche Mark

für jeden Kilometer, den die Wohnung von der
Arbeitsstätte entfernt liegt; für die Bestimmung
der Entfernung ist die kürzeste benutzbare Stra-
Benverbindung maßgebend. Wird dem Arbeit-
nehmer vom Arbeitgeber für Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsstäite ein Kraftfahrzeug
zur Verfügung gestellt, so kann der Arbeitneh-
mer höchstens die in Satz 3 hezeichneten Beträge
geltend machen;

beitnehmer aus Anlaß einer doppelten Haushalts-
führung entstehen. Eine doppelte Haushaltsfüh-
rung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb
des Ortes, in dem er einen eigenen Hausstand
unterhält, beschäftigt ist und auch am Beschäfti-
gungsort wohnt. Aufwendungen für Fahrten vom
Beschäftigungsort zum Ort des eigenen Haus-
stands und zurück (Familienheimfahrten) können
jeweils nur für eine Familienheimfahrt wöchent-
lich als Werbungskosten abgezogen werden. Bei
Familienheimfahrten mit eigenem Kraftfahrzeug
ist je Kilometer der Entfernung zwischen dem
Ort des eigenen Hausstands und dem Beschäfti-
gungsort Zilfer 4 Satz 3 entsprechend anzuwen-
den. Bei Familienheimfahrtenmit einem vom
Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Kraftfahr-
zeug ist Ziffer 4 Satz 4 entsprechend anzuwenden;

Berufskleidung);

verringerung ($ 7 Abs. 1, 4, 5 und 6, $$ 7b, 54).
(2) Abweichend von Absalz 1 Ziff. 4 Satz 3 und 4

vw

bei Körperbehinderten,derenMinderung der Er-
werbslähigkeit mindestens 70 vom Hundert be-
trägt,

werbsfähigkeit weniger als 70 vom Hundert, aber
mindestens 50 vom Hundert beträgt und die er-
heblich gehbehindert sind,
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(3) Absatz 1 Ziff. 4 und 5 und Absatz 2 gelten bei

89a
Pauschbeträge für Werbungskosten

Für Werbungskostensind bei der Ermittlungder

von den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit:
ein Pauschbetrag von 564Deutsche Mark;
von denEinnahmenausKapitalvermögen:
ein Pauschbetrag von 150Deutsche Mark;
bei Ehegatten, die nach $$ 26, 26b zusammen
veranlagt werden, erhöht sich dieser Pauschbetrag
auf insgesamt 300 Deutsche Mark;

Ziff. 1:
ein Pauschbetrag von 200 Deutsche Mark.

4a. Umsatzsteuerrechtlicher Vorsteuerabzug

$ 9b
(1) Der Vorsteuerbetrag nach $ 15 des Umsatz-

wenn er 25 vom Hundert des Vorsteuerbetrags
und 500 Deutsche Mark nicht übersteigt, oder
wenn die zum Ausschluß vom Vorsteuerabzug
führenden Umsätze nicht mehr als drei vom
Hundert des Gesamtumsatzes betragen.
(2) Wird der Vorsteuerabzug nach $ 15Abs. 7 und

(3) Die Umsatzsteuer für den Selbstverbrauch
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5. Sonderausgaben
$ 10

(1) Sonderausgaben, die vom Gesamtbetrag der
Einkünfte abgezogen werden, sind die folgenden
Aufwendungen, wenn sie weder Betriebsausgaben
noch Werbungskosten sind:
1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflichtungs-

gründen beruhende Renten und dauernde Lasten,
die nicht mil Einkünften in wirtschaftlichem Zu-
sammenhang stichen, die bei der Veranlagung
außer Betracht bleiben. Bei Leibrenten kann nur
der Anteil abgezogen werden, der sich aus der
in & 22 Ziff. 1 Buchstabe a aufgeführten Tabelle
ergibt; in den Fällen des $ 22 Ziff. 1 Buchstabe a
letzter Satz kann nur der Anteil, der nach der in
dieser Vorschrift vorgesehenen Rechtsverordnung
zu ermitteln ist, abgezogen werden;

2. Beiträge zu
a) Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherun-

gen, den gesetzlichen Rentenversicherungen
und der Arbeitslosenversicherung,

b) Versicherungenauf den Erlebens-oderTodes-
fall sowie zuWitwen-, Waisen-, Versorgungs-
und Sterbekassen, wenn der Vertrag für die
Dauer von mindestens zwölf Jahren abge-
schlossen worden ist. Hat der Steuerpflichtige
zur Zeit des Vertragsabschlusses das 48. Le-
bensjahr vollendet, so verkürzt sich bei lau-
fender Beitragsleistung die Mindestvertrags-
dauer von zwölf Jahren um die Zahl der an-
gefangenen Lebensjahre, um die er älter als
48 Jahre ist, höchstens jedoch auf sieben Jahre.
Beiträge zu Lebensrisikoversicherungen,die
nur für den Todesfall eine Leistung vorsehen,
können ohne Rücksicht auf die Vertragsdauer
abgezogenwerden;

3. Beiträge an Bausparkassen zur Erlangung von
Baudarlehen. Beiträge, die nach Ablauf von vier
Jahren seit Vertragsabschluß geleistet werden,
können nur insoweit abgezogen werden, als sie
das Eincinhalbfache des durchschnittlichen Jah-
resbetrags der in den ersten vier Jahren geleiste-
ten Beiträge im Veranlagungszeitraum nicht über-
steigen;

4. gezahlte Kirchensteuer;
5. gezahlte Vermögensteuer;
6. die nach$ 211Abs.1 Nr. 1 und 2 des Lastenaus-

gleichsgesetzes abzugsfähigen Teile der Vermö-
gensabgabe, der Hypothekengewinnabgabe und
der Kreditgewinnabgabe;

7. Beiträge auf Grund der Kindergeldgesetze;
8. Steuerberatungskosten;
9. Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine

Berufsausbildung oder seine Weiterbildung in
einem nicht ausgeübten Beruf bis zu 900Deutsche
Mark im Kalenderiahr. Dieser Betrag erhöht sich
auf 1200 Deutsche Mark, wenn der Steuerpflich-
tige wegen der Ausbildung oder Weiterbildung
außerhalb des Orts untergebracht ist, in dem er
einen eigenen Hausstand unterhält. Die Sätze 1

und 2 gelten entsprechend, wenn dem Steuer-
pflichtigen Aufwendungen für eine Berufsausbil-
dung oder Weiterbildung seines Ehegatten er-
wachsen; in diesem Fall können die Beträge von
900DeutscheMark und 1200DeutscheMark für
den in der Berufsausbildung oder Weiterbildung
befindlichen Ehegatten insgesamt nur einmal ab-
gezogen werden. Als Aufwendungen für eine Be-
rufsausbildung gelten auch Aufwendungen für
eine hauswirtschaftliche Aus- oder Weiterbildung.
Zu den Aufwendungen für eine Berufsausbildung
oder Weiterbildung gehören nicht Aufwendungen
für den Lebensunterhalt, es sei denn, daß es sich
um Mehraufwendungen handelt, die durch eine
auswärtige Unterbringung im Sinne des Satzes 2
entstehen.

(2) Nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ist

beiVersicherungengegenEinmalbeitrag(Absatz1
Ziff.2 Buchstabe b), bei denen die volle oder
teilweise Rückzahlungvon geleistetenBeiträgen
verlangt werden kann, wenn vor Ablauf von
zwölf Jahren seit Vertragsabschluß die Versiche-
rungssumme, außer im Schadensfall und in der
Rentenversicherungauchbei Erbringungder ver-
tragsmäßigen Rentenleistung, ganz oder zum Teil
ausgezahlt oder die bezeichneten Einmalbeiträge
ganz oder zum Teil zurückgezahlt oder Ansprüche
aus dem Versicherungsvertragganz oder zum
Teil abgetreten oder beliehen werden;

Ablauf von zehn Jahren seit Vertragsabschluß,
außer im Fall des Todes des Bausparers oder des
Eintritts seiner völligen Erwerbsunfähigkeit, die
Bausparsumme ganz oder zum Teil ausgezahlt,
geleistete Beiträge ganz oder zum Teil zurück-
gezahlt oder Ansprüche aus dem Bausparvertrag
abgetreten oder beliehen werden. Unschädlich
sind jedoch die Auszahlung der Bausparsumme
oder die Beleihung von Ansprüchen aus dem
Bausparvertrag, wenn der Steuerpflichtige die
empfangenen Beträge unverzüglich und unmittel-
bar zum Wohnungsbau verwendet, und die Ab-
tretung, wenn der Erwerber die Bausparsumme
oder die auf Grund einer Beleihung empfangenen
Beträge unverzüglich und unmittelbar zum Woh-
nungsbau für den Abtretenden oder dessen An-
gehörige im Sinne des $ 10des Steueranpassungs-
gesetzes verwendet.

{3}1. Beiträge und Versicherungsprämien an
solche Versicherungsunternehmen und Bau-
sparkassen, die weder ihre Geschäftsleitung
noch ihren Sitz im Inland haben, sind nur
dann abzugsfähig, wenn diesen Unterneh-
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men die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb im
Inland erteilt ist.

2. Für die Sonderausgaben im Sinne des Ab-
satzes 1 Ziff. 2 und 3 gilt das Folgende:
a) Sie können bis zu 1100 Deutsche Mark,

im Fall der Zusammenveranlagung von
Ehegatten bis zu 2200 Deutsche Mark
im Kalenderjahr in voller Höhe abge-
zogen werden, Für jedes Kind, für das
nach $ 32 Abs.2 ein Kinderfreibetrag
zusteht oder gewährt wird, erhöhen sich
diese Belräge um je 500 Deutsche Mark;

b) hat der Steuerpflichtige oder im Fall der
Zusammenveranlagung einer der Ehe-
gatten mindestens vier Monate vor dem
Beginn des Veranlagungszeitraums das
49. Lebensjahr vollendet, so erhöhen
sich die in Buchstabe a bezeichneten Be-
träge auf das Doppelte?);

c) übersteigen die Sonderausgaben im
Sinne des Absatzes 1 Ziff.2 und 3 die
in den Buchstaben a und b bezeichneten
Beträge, so kann der darüber hinaus-
gehende Betrag zur Hälfte, höchstens
jedoch bis zu 50 vom Hundert der in
den Buchstaben a und b bezeichneten
Beträge abgezogen werden;

d) vor Anwendung der Buchstaben a bis c
können Sonderausgaben im Sinne des
Absatzes 1 Zilf.2 bis zu 1000 Deutsche
Mark, im Fall der Zusammenveranla-
gung von Ehegatten bis zu 2000 Deut-
sche Mark im Kalenderjahr in voller
Höhe abgezogen werden; diese Beträge
vermindern sich, wenn in dem Gesamt-
betrag der Einkünfte solche aus nicht-
selbständiger Arbeit enthalten sind, um
den vom Arbeitgeber geleisteten gesetz-
lichen Beitrag zur gesetzlichen Renten-
versicherung.

(4) Hat der Steuerpflichtigeoder eine Person,mit
der ihm gemeinsam der Höchstbetrag des $ 2 Abs. 2
des Spar-Prämiengesetzes oder des $ 3 Abs.2 des
Wohnungsbau-Prämiengesetzes zusteht, eine Prämie
nach dem Spar-Prämiengesetz oder nach dem Woh-
nungsbau-Prämiengesetz beantragt, so dürfen für
dasselbe Kalenderjahr, in dem die prämienbegün-
stigten Aufwendungen geleistet worden sind, Bei-
träge an Bausparkassen nicht als Sonderausgaben
abgezogenwerden. Insoweit bestehtein Wahlrecht
zwischen der Inanspruchnahme des Sonderausgaben-
abzugs und einer Prämie nach den Prämiengesetzen,
Eine Änderung der getroffenen Wahl ist nicht zu-
lässig. Das Wahlrecht wird zugunsten des Sonder-
ausgabenabzugs dadurch ausgeübt, daß der Steuer-
pflichtige einen ausdrücklichen Antrag auf Berüc-
sichtigung der betreffenden Sonderausgaben stellt.
1) Die Vorschrift des $ 10 Abs. 3 Ziff. 2 Buchstabe b ist erstmals für

den Veranlagungszeitraum 1970anzuwenden ($ 52 Abs. 15). Für den
Veranlagungszeilraum 1969 ist die Vorschrift in der folgenden
Fassung anzuwenden:
„b) hat der Steuerpflichtige oder im Fall der Zusammenveranlagung

einer der Ehegalten mindestens vier Monate vor dem Ende
des Veranlagungszeitraums das 50. Lebensjahr vollendet, so
erhöben sich die in Buchstabe a bezeichneten Beträge auf das
Doppelte;*.
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Als Antrag in diesem Sinne gilt auch ein ent-
sprechender Antrag auf Eintragung eines steuer-
freien Betrags auf der Lohnsteuerkarte oder auf
Herabsetzung der Vorauszahlungen zur Einkom-
mensteuer.

$ 10a
Steuerbegünstigung

des nicht entnommenen Gewinns
(1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur
Inanspruchnahmevon Rechten und Vergünsti-
gungen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,
Weltanschauung oder politischer Gegnerschaft
gegen den Nationalsozialismus verfolgt worden
sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlageverloren habenund
ihre Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft und aus
Gewerbebetrieb auf Grund ordnungsmäßiger Buch-
führung nach $.4 Abs.1 oder nach $ 5 ermitteln,
können auf Antrag bis zu 50 vom Hundert der
Summe der nicht entnommenen Gewinne, höchstens
aber 20000 Deutsche Mark als Sonderausgaben vom
Gesamtbetrag der Einkünfte abziehen. Als nicht
entnommen gilt auch der Teil der Summe der Ge-
winne, der zur Zahlung der auf die Betriebsver-
mögen enifallendenAbgaben nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz verwendet wird. Der als steuerbe-
günstigt in Anspruch genommene Teil der Summe
der Gewinne ist bei der Veranlagung besonders
festzustellen.

(2) Übersteigen in einem der auf die Inanspruch-
nahme der Steuerbegünstigung (Absatz 1) folgenden
drei Jahre bei dem Steuerpflichtigen oder seinem
Gesamtrechtsnachfolgerdie Entnahmen aus dem
Betrieb die Summe der bei der Veranlagung zu be-
rücksichtigenden Gewinne aus Land- und Forstwirt-
schaft und aus Gewerbebetrieb, so ist der überstei-
gende Betrag (Mehrentnahme) bis zur Höhe des
besonders festgestellten Betrags (Absatz 1 letzter
Satz) dem Einkommen im Jahr der Mehrentnahme
zum Zweck der Nachversteuerung hinzuzurechnen.
Beträge, die zur Zahlung der auf die Betriebsver-
mögen entfallenden Abgaben nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz verwendet werden, rechnen auch in
diesem Fall nicht zu den Entnahmen. Soweit Ent-
nahmen zur Zahlung von Erbschaftsteuer auf den
Erwerb des Betriebsvermögens von Todes wegen
oder auf den Übergang des Betriebsvermögensan
Personen der Steuerklasse I des $ 9 des Erbschaft-
steuergesetzes verwendet werden oder soweit sich
Entnahmendurch Veräußerung des Betriebs ($$ 14
und 16) ergeben, unterliegen sie einer Nachver-
steuerung mit den Sätzen des $ 34 Abs. 1, das gilt
nicht für die Veräußerung eines Teilbetriebs und
im Fall der Umwandlungin eineKapitalgesellschaft.
Auf Antrag des Steuerpflichligen ist eine Nachver-
steuerung auch dann vorzunehmen, wenn in dem
in Betracht kommenden Jahr eine Mehrentnahme
nicht vorliegt.

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten
entsprechend für den Gewinn aus selhständiger Ar-
beit mit der Maßgabe, daß dieser Gewinn hinsicht-
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lich der Steuerbegünstigung (Absatz 1) und der
Nachversteuerimg (Absatz 2) für sich zu behandeln
ist.

(4) Die Stewerbegünstigung nach den Absätzen
1 bis 3 kann nur für den Veranlagungszeitraum, in
dem der Steuerpflichtige im Geltungsbereich. dieses
Geselzes ersimals Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Ar-
beit erzielt hat, und für die folgenden sieben Ver-
anlagungszeilräume in Anspruch genommen werden.
Nach Ablauf von 20 Veranlagungszeiträumen seit
der erstmaligenBegründungeinesWohnsitzesoder
gewöhnlichen Aufenthalls im Geltungsbereich
dieses Gesetzes, frühestens jedoch seit dem1. Ja-
nuar 1950, ist die Inanspruchnahme der Steuer-
begünstigung nach den Absätzen 1 bis 3 nicht zu-
lässig.

8 i0b
Steverbegünstigte Zwecke

(1) Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirch-
licher, religiöser, wissenschaftlicher und staatspoliti-
scher Zwecke und der als besonders förderungs-
würdig anerkannten gemeinnützigen Zwecke sind
bis zur Höhe von insgesamt 5 vom Hundert des
Gesamtbetrags der Einkünfte oder 2 vom Tausend
der Summe der gesamten Umsätze und der im
Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter
als Sonderausgaben abzugsfähig. Für wissenschaft-
liche und staatspolitische Zwecke erhöht sich der
Vomhundertsatzvon 5 um weitere 5 vom Hundert.
Als Ausgabe im Sinne dieser Vorschrift gilt auch
die Zuwendung von Wirtschaftsgütern mit Aus-
nahme von Nutzungen und Leistungen. Ist das
Wirtschaftsgut unmittelbar vor seiner Zuwendung
einem Betriebsvermögen entnommen worden, so
darf bei der Ermittlung der Ausgabenhöhe der bei
der Entnahme angesetzte Wert nicht überschritten
werden. In allen übrigen Fällen bestimmt sich die
Höhe der Ausgabe nach dem gemeinenWert des
zugewendeten Wirtschaftsguls.

(2) Beiträge und Spenden an politische Parteien
im Sinne des $ 2 des Parteiengesetzes sind bis zur
Höhe von insgesamt 600 Deutsche Mark und im Fall
der Zusammenveranlagung von Ehegatten bis zur
Höhe von insgesamt 1200 Deutsche Mark im Kalen-
derjahr abzugsfähig.

$ 10c
Pauschbeträge für Sonderausgaben

Für Sonderausgaben im Sinne der $$ 10 und 10b
sind bei der Ermittlung des Einkommens die folgen-
den Pauschbeträge abzuziehen, wenn nicht höhere
Sonderausgaben nachgewiesen werden:
1. in den Fällen, in denen in den Einkünften des

Steuerpflichligen Einnahmen aus nichtselbstän-
diger Arbeit enthalten sind:
ein Pauschbetrag von 936Deutsche Mark;

2. in den Fällen, in denen in den Einkünften des
Steuerpflichtigen wiederkehrende Bezüge ($ 22
Ziff. 1), jedoch keine Einnahmen aus nichtselb-
ständiger Arbeit enthalten sind:
ein Pauschbetrag von 636Deutsche Mark;

3. in anderenFällen:
ein Pauschbetrag von 200 Deutsche Mark.

Bei Ehegatten, die nach den $$26,26b zusammen ver-
anlagt werden, wird für jeden Ehegatten der für ihn
in BetrachtkommendePauschbetragmit der Maß-
gabe gewährt, daß der Pauschbetrag nach Ziffer 3
nicht doppelt oder neben den Pauschbeträgen nach
Ziffer 1 oder Ziffer 2 abgezogenwerdenkann,wenn
die Einkünfte der Ehegatten, die nicht Einkünfte
aus nichtselbständigerArbeit sind, insgesamtnicht
800 Deutsche Mark übersteigen.

8 10d
Verlustabzug

Steuerpflichtige, die den Gewinn nach $ 4 Abs.1
oder nach $ 5 auf Grund ordnungsmäßiger Buch-
führung ermitteln, können die Verluste der fünf
vorangegangenen Veranlagungszeiträume aus Land-
und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus
selbständigerArbeit wie Sonderausgabenvom Ge-
samtbetrag der Einkünfte abziehen, soweit ihnen
ein Ausgleich oder Abzug der Verluste in den vor-
angegangenen Veranlagungszeiträumen nicht mög-
lich war.

6. Vereinnahmung und Verausgabung
$11

(1) Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahrs
bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zugeflos-
sen sind. Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen,
die dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn
oder kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahrs,
zu dem sie wirtschaftlich gehören, zugeflossen sind,
gelten als in diesem Kalenderjahr bezogen. Die
Vorschriften über die Gewinnermittlung ($ 4 Abs. 1,
$ 5) bleiben unberührt.
(2) Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzu-

setzen, in dem sie geleistet worden sind. Für regel-
mäßig wiederkehrende Ausgaben gilt Absatz 1
Satz 2 entsprechend. Die Vorschriften über die Ge-
winnermittlung ($ 4 Abs.1, $ 5) bleiben unberühtt.

7. Nicht abzugsfähige Ausgaben
$ 12

Unbeschadet der Vorschrift des $ 10 dürfen weder
bei den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamt-
betrag der Einkünfte abgezogen werden
1. die für den Haushalt des Steuerpflichtigen und

für den Unterhalt seiner Familienangehörigen
aufgewendeten Beträge. Dazu gehören auch die
Aufwendungen für die Lebensführung,‘ die die
wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung des
Steuerpflichtigen mit sich bringt, auch wenn sie
zur Förderung des Berufs oder der Tätigkeit des
Steuerpflichtigen erfolgen;

2. freiwillige Zuwendungen und Zuwendungen an
eine gegenüber dem Steuerpflichtigen oder
seinemEhegattengesetzlichunterhaltsberechtigte
Person oder deren Ehegatten, auch wenn diese
Zuwendungen auf einer besonderen Vereinbarung
beruhen; "



die Steuern vom Einkommen und sonstige Per-
sonensleuern sowie die Umsatzsteuer für den
Eigenverbrauch.

8. Die einzelnen Einkunftsarten

a) Land-und Forstwirtschaft
($2 Abs.3 Ziff. 1)

813
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

(1) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind

Forstwirtschaft, Weinbau, Gartenbau, Obstbau,
Gemüsebau, Baumschulen und aus allen Be-
trieben, die Pflanzen und Pflanzenteile mit Hilfe
der Naturkräfte gewinnen. Zu diesen Einkünften
gehören auch die Einkünfte aus der Tierzucht
und Tierhaltung, wenn im Wirtschaftsjahr
für die ersten 5 Hektar

nicht mehr als 10 Vieheinheiten,
für die nächsten 5 Hektar

nicht mehr als 8 Vieheinheiten,
für die nächsten 10Hektar

nicht mehr als 6 Vieheinheiten,
für die nächsten 20 Hektar

nicht mehr als 3 Vieheinheiten
und für die weitere Fläche

nicht mehr als 2 Vieheinheiten
je Hektar der vom Inhaber des Betriebs regel-
mäßig landwirtschaftlich genutzten Fläche er-
zeugt oder gehalten werden. Die Tierbestände
sind nach dem Futterbedarf in Vieheinheiten um-
zurechnen. $ 51 Abs. 2 bis 5 und $ 122Abs. 2 des
Bewertungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10. Dezember 1965 (Bundesgesetz-
blatt 1S. 1861)sind anzuwenden;

Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwirt-
schaft, Imkerei und Wanderschäferei;

einer Landwirtschaft oder einer Forstwirtschaft im
Zusammenhang steht;

genossenschaften und ähnlichen Realgemeinden
im Sinne des $ 3 Abs.2 des Körperschaftsteuer-
gesetzes.
(2) Zu den Einkünften im Sinne des Absatzes 1

Einkünfte aus einem land- und forstwirtschaft-
lichen Nebenbetrieb. Als Nebenbetrieb gilt ein
Betrieb, der dem land- und forstwirtschaftlichen
Hauptbetrieb zu dienen bestimmt ist;

tigen, wenn die Wohnung die bei Betrieben glei-
cher Art übliche Größe nicht überschreitet.
(3) Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

von 1200 Deutsche Mark übersteigen. Bei Ehe-
gatten, die nach den $$ 26, 26b zusammen veranlagt
werden, erhöht sich der Betrag von 1200 Deutsche
Mark auf 2400 Deutsche Mark.

$ 14
Veräußerung des Betriebs

Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
gehören auch Gewinne, die bei der Veräußerung
eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs oder
Teilbetriebs oder eines Anteils an einem land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen erzielt wer-
den. $ 16 Abs. 1 Ziff. 1 letzter Halbsatz und Abs. 2
bis 5 gelten entsprechend,

b) Gewerbebetrieb
($2Abs.3Ziff.2)

$15
Einkünite aus Gewerbebetrieb

Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind
1. Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen. Dazu

gehören auch Einkünfte aus gewerblicher Boden-
bewirtschaftung, z.B. aus Bergbauunternehmen
und aus Betrieben zur Gewinnung von Torf,
Steinen und Erden, soweit sie nicht land- oder
forstwirtschaftlicheNebenbetriebesind;

2. die Gewinnanteile der Gesellschafter einer offe-
nen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesell-
schaft und einer anderen Gesellschaft, bei der der
Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer)
anzusehen ist, und die Vergütungen, die der
Gesellschafter von der Gesellschaft für seine
Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft oder für die
Hingabe von Darlehen oder für die Überlassung
von Wirtschaftsgütern bezogen hat;

3. die Gewinnanteile der persönlichhaftendenGe-
sellschafter einer Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien, soweit sie nicht auf Anteile am Grundkapital
entfallen, und die Vergütungen, die der persön-
lich haftende Gesellschafter von der Gesellschaft
für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft
oder für die Hingabe von Darlehen oder für die
Überlassung von Wirtschaftsgütern bezogen hat.

$ 16
Veräußerung des Betriebs

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb ge-
hören auch Gewinne, die erzielt werden bei der
Veräußerung
1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines Teilbe-

triebs; als Teilbetrieb gilt auch die Beteiligung an
einer Kapitalgesellschaft, wenn die Beteiligung
das gesamte Nennkapital der Gesellschaft oder
alle Kuxe der bergrechtlichen Gewerkschaft um-
faßt;
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- des Anteils eines Gesellschafters, der als Unter-
nehmer (Mitunternehmer) des Betriebs anzusehen
ist (8 15 Ziff. 2);

3. des Anteils eines persönlich haftenden Gesell-
schafters einer Kommanditgesellschaft auf Aktien
($15Ziff.3).
(2) Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1

ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskostenden Wert des Be-
triebsvermögens (Absatz 1 Ziff. 1) oder den Wert
des Anteils am Betriebsvermögen(Absatz 1 Ziff.2
und 3) übersteigt. Der Wert des Betriebsvermögens
oder desAnteils ist.für den Zeitpunktder Veräuße-
rung nach &$A Abs. 1 oder nach &5 zu ermitteln.

(3) Als Veräußerung gill auch die Aufgabe des
Gewerbebetriebs. Werden die einzelnen dem Betrieb
gewidmeten Wirtschaftsgüler im Rahmen der Auf-
gabe des Betriebs veräußert, so sind die Veräuße-
rungspreise anzusetzen. Werden die Wirtschafts-
güter nicht veräußert, so ist der gemeine Wert im
Zeitpunkt der Aufgabe anzusetzen. Bei Aufgabe
eines Gewerbebetriebs, an dem mehrere Personen
beteiligt waren, ist für jeden einzelnen Beteiligten
der gemeine Wert der Wirtschaftsgüter anzusetzen,
die er bei der Auseinandersetzung erhalten hat.

(4) Der Veräußerungsgewinn wird zur Einkom-
mensteuer nur herangezogen, soweit er bei der Ver-
äußerung des ganzen Gewerbebetriebs 20 000 Deut-
sche Mark und bei der Veräußerung eines Teil-
betriebs oder eines Anteils am Betriebsvermögen
den entsprechenden Teil von 20 000 Deutsche Mark
übersteigt. Der Freibetrag ermäßigt sich um den
Betrag, um den der Veräußerungsgewinn bei der
Veräußerung des ganzen Gewerbebetriebs80000
Deutsche Mark und bei der Veräußerung eines Teil-
betriebs oder eines Anteils am Betriebsvermögen
den entsprechenden Teil von 80000 Deutsche Mark
übersteigt.

(5) Die Einkommensteuer vom Veräußerungsge-
winn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen, wenn
der Steuerpflichtige den veräußerten Betrieb oder
Teilbetrieb oder den veräußerten Anteil am Be-
triebsvermögen innerhalb der letzten fünf Jahre vor
der Veräußerung erworben und infolge des Erwerbs
Erbschaftsteuer entrichtet hat.

$ 17
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgeselischaften

bei wesentlicher Beteiligung

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört
auchderGewinn ausder Veräußerungvon Anteilen
an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer
innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der
Gesellschaft wesentlich beteiligt war und die inner-
halb einesVeranlagungszeitraumsveräußertenAn-
teile eins vom Hundert des Kapitals der Gesellschaft
übersteigen. Anteile an einer Kapitalgesellschaft
sind Aktien, Anteile an einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, Kuxe, Genußscheine oder ähn-
liche Beteiligungen und Anwartschaften auf solche
Beteiligungen. Eine wesentliche Beteiligung ist ge-

geben, wenn der Veräußerer an der Gesellschaft zu
mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar
beteiligt war. Hat der Veräußerer den veräußerten
Anteil innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Ver-
äußerung unentgeltlich erworben, so gilt Satz 1 ent-
sprechend, wenn der Veräußerer zwar nicht selbst,
aber der Rechisvorgänger oder, sofern der Anteil
nacheinander unentgeltlich übertragen worden ist,
einer der Rechtsvorgänger innerhalb der letzten fünf
Jahre wesentlich beteiligt war.

(2) Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1
ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten die Anschaffungs-
kosten übersteigt. Hat der Veräußerer den veräußer-
ten Anteil unentgeltlich erworben, so sind als An-
schaffungskosten des Anteils die Anschaffungskosten
des Rechtsvorgängers maßgebend, der den Anteil
zuletzt entgeltlich erworben hat.
(3) Der Veräußerungsgewinn wird zur Einkom-

mensteuer nur herangezogen, soweit er den Teil
von 20 000 Deutsche Mark übersteigt, der dem ver-
äußertenAnteil an der-Kapitalgesellschaftentspricht.
Der Freibetrag ermäßigt sich um den Betrag, um den
der Veräußerungsgewinn den Teil von 80 000 Deut-
sche Mark übersteigt, der dem veräußerten Anteil
an der Kapitalgesellschaft entspricht. $ 16Abs. 5 gilt
entsprechend.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn
eine Kapitalgesellschaft aufgelöst wird oder wenn
ihr Kapital herabgesetzt und an die Anteilseigner
zurückgezahlt wird, soweit die Rückzahlung nicht
als Gewinnanteil (Dividende) gilt. In diesen Fällen
ist als Veräußerungspreis der gemeine Wert des
dem Anteilseigner zugeteilten oder zurückgezahlten
Vermögens der Kapitalgesellschaft anzusetzen.

c) Selbständige Arbeit
($2Abs.3Ziff.3)

$ 18
(1) EinkünfteausselbständigerArbeit sind

1. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu der
freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbstän-
dig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische,
schriftstellerische, unterrichtende oder erziehe-
rische Tätigkeit, die selbständige Berufstätigkeit
der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte,
Notare, Patentanwälte, Vermessungsingenieure,
Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks-
und Betriebswirte, vereidigten Buchprüfer (ver-
eidigten Bücherrevisoren), Steuerbevollmächtig-
ten, Heilpraktiker, Dentisten, Krankengymnasten,
Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher,
Übersetzer, Lotsen und ähnlicher Berufe. Ein An-
gehöriger eines freien Berufs im Sinne der Sätze 1
und 2 ist auch dann freiberuflich tätig, wenn er
sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeits-
kräfte bedient; Voraussetzung ist, daß er auf
Grund eigener Fachkenntnisse leitend und eigen-
verantwortlich tätig wird. Eine Vertretung im Fall
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vorübergehender Verhinderung sieht der An-
nahme einer leitenden und eigenverantwortlichen
Tätigkeit nicht entgegen;

2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen Lot-
terie, wenn sie nicht Rinkünfte aus Gewerbe-
betrieb sind;

. Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit, z.B.
Vergütungen für die Vollstreckung von Testa-
menten, für Vermögensverwaltung und für die
Tätigkeit als Aufsichtsralsmitglied.
(2) Einkünfte nach Absatz I sind auch dann steuer-

pflichtig, wenn es sich nur um eine vorübergehende
Tätigkeit handelt.
(3) Zu den Einkünften aus selbständigerArbeit

gehört auch der Gewinn, der bei der Veräußerung
des Vermögens oder eines selbständigen Teils des
Vermögens oder eines Anteils am Vermögen erzielt
wird, das der selbständigen Arbeit dient. $ 16Abs. 1
Ziff. 1 letzter Halbsatz und Abs. 2 bis 5 gelten ent-
sprechend.
(4) Bei der Ermittlung des Einkommens werden

5 vom Hundert der Einnahmen aus freier Berufs-
tätigkeit, höchstens jedoch 1200 Deutsche Mark
jährlich, abgesetzt, wenn die Einkünfte aus der
freien Berufstätigkeit die anderen Einkünfte über-
wiegen.

d) Nichtselbständige Arbeit
($ 2 Abs. 3 Ziff. 4)

$ 19
(1) Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Ar-

beit gehören
1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und

andere Bezüge und Vorteile, die für eine Beschäf-
tigung im Öffentlichen oder privaten Dienst ge-
währt werden;

2. Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisen-
gelder und andere Bezüge und Vorteile aus
früheren Dienstleistungen.

Es ist gleichgültig, ob es sich um laufende oder um
einmalige Bezüge handelt und ob ein Rechtsanspruch
auf sie besteht.
(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus nicht-

selbständiger Arbeit ist vor Abzug der Werbungs-
kosten ($$ 9, 9a Ziff, 1) ein Betrag von 240 Deutsche
Mark jährlich, höchstens jedoch ein Betrag in Höhe
der Einnahmen, abzuziehen {Arbeitnehmer-Freibe-
trag).

(3) Von Versorgungsbezügen bleibt ein Betrag in
Höhe von 25 vom Hundert dieser Bezüge, höchstens
jedoch insgesamt ein Betrag von 2400 Deutsche
Mark im Veranlagungszeitraum, steuerfrei. Versor-
gungsbezüge sind Bezüge und Vorteile aus früheren
Dienstleistungen, die \
1. als Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld, Unter-

haltsbeitrag oder als gleichartiger Bezug
a) auf Grund beamtenrechtlicher oder entspre-

chender gesetzlicher Vorschriften,
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b) nach beamtenrechtlichen Grundsätzen von
Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen
Verbänden von Körperschaften

oder
2. in anderenFällen wegenErreichenseiner Alters-

grenze, Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit
oder als Hinterbliebenenbezüge gewährt werden;
Bezüge, die wegen Erreichens einer Altersgrenze
gewährt werden, gelten erst dann als Versor-
gungsbezüge, wenn der Steuerpflichtige das
62,Lebensjahr vollendet hat.

e) Kapitalvermögen
($ 2 Abs. 3 Ziff. 5)

$ 20
(1) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-

hören
1. Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen, Ausbeuten

und sonstige Bezüge aus Aktien, Kuxen, Genuß-
scheinen, Anteilen an Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, an Erwerbs- und Wirtschafts-
genossenschaften und Kolonialgesellschaften, aus
Anteilen an der Reichsbank und bergbautreiben-
den Vereinigungen, die die Rechte einer juristi-
schen Person haben;

2. Einkünfte aus der Beteiligung an einem Handels-
gewerbe als stiller Gesellschafter;

3. Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden und
Renten aus Rentenschulden. Bei Tilgungshypothe-
ken und Tilgungsgrundschulden ist nur der Teil
der Zahlung steuerpflichtig, der als Zins auf den
jeweiligen Kapitalrest entfällt;

4. Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen jeder
Art, z. B. aus Darlehen, Anleihen, Einlagen und
Guthaben bei Sparkassen, Banken und anderen
Kreditanstalten;

5. Diskontbeträge von Wechseln und Anweisungen
einschließlich der Schatzwechsel.

(2) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-
hören auch
1. besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den

in Absatz 1 bezeichneten Einkünften oder an
deren Stelle gewährt werden;

2. Einkünfte aus der Veräußerung von Dividenden-
scheinen, Zinsscheinen und sonstigen Ansprüchen,
wenn die dazugehörigen Aktien, Schuldverschrei-
bungen oder sonstigen Anteile nicht mitveräußert
werden.

(3) Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2
bezeichneten Art zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbstän-
diger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung
gehören, sind sie diesen Einkünften zuzurechnen.



f} Vermietung und Verpachtung
($ 2 Abs. 3 Ziff. 6)
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(1) Einkünfte aus Vermielung und Verpachtung
sind
1. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von

unbeweglichem Vermögen, insbesondere von
Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen, Schif-
fen, die in ein Schiffsregister eingetragen sind,
und Rechten, die den Vorschriften des bürger-
lichen Rechts über Grundstücke unterliegen (z. B.
Erbbaurecht, Erbpachtrechl, Mineralgewinnungs-
recht);

2. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von
Sachinbegriffen, insbesondere von beweglichem
Betriebsvermögen;

3. Einkünfte aus zeitlich begrenzter Überlassung
von Rechten, insbesondere von schriftstellerischen,
künstlerischen und gewerblichen Urheberrechten,
von gewerblichen Erfahrungen und von Gerech-
tigkeiten und Gefällen;

4. Einkünfte aus der Veräußerung von Miet- und
Pachtzinsforderungen, auch dann, wenn die Ein-
künfte im Veräußerungspreisvon Grundstücken
enthalten sind und die Miet- oder Pachtzinsen
sich auf einen Zeitraum bezichen, in dem der Ver-
äußerer noch Besitzer war.

(2) Zu den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung gehört auch der Nutzungswert der Woh-
nung im eigenen Haus oder der Nutzungswert einer
dem Steuerpflichligenganz oder teilweise unent-
geltlich überlassenen Wohnung einschließlich der
zugehörigen sonstigen Räume und Gärten.

(3) Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2 be-
zeichnetenArt sind Einkünften aus anderen Ein-
kunftsarten zuzurechnen, soweit sie zu diesen ge-
hören.

g) Sonstige Einkünfte
($ 2 Abs. 3 Ziff. 7)

$ 22
Arten der sonstigen Einkünfte

Sonstige Einkünfle sind

1. Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, soweit
sie nicht zu den in $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6 bezeich-
neten Einkunftsarten gehören. Werden die Bezüge
freiwillig oder einer gesetzlich unterhaltsberech-
tigten Person gewährt, so sind sie nicht dem Emp-
fänger zuzurechnen, wenn der Geber unbeschränkt
steuerpflichtig ist. Zu den in Salz 1 bezeichneten
Einkünften gehören auch
a) Leibrenten insoweit, als in den einzelnen Be-

zügen Einkünfte aus Erträgen des Rentenrechts
enthalten sind. Als Ertrag des Rentenrechts
gilt für die gesamte Dauer des Rentenbezugs

der Unterschied zwischen dem Jahresbetrag
der Rente und dem Betrag, der sich bei gleich-
mäßiger Verteilung des Kapitalwerts der Rente
auf ihre voraussichtliche Laufzeit ergibt; dabei
ist der Kapitalwert nach dieser Laufzeit zu
berechnen. Der Ertrag des Rentenrechts (Er-
tragsanteil) ist aus der nachstehenden Tabelle
zu entnehmen:

MerRente[Brtags-|derRente| TAGS]derRente|Bags“
vollendetes “ vollendetes vollendetes
Lebensjahı in Lebensjahr in Lebensjahr in

Bereatligten| " Iberenntigten|" MDerechtigten,vH

0 63 39 43 64 21
1bis 3| 64 40 42 65 20
Abis 5| 63 |41bis42| 41 66 19
6bis 8| 62 43 40 67 18
Ibis 10) 61 44 39 68 17
11bis1i2| 60 45 38 69 16
13bis 14| 59 46 37 [70bis 71| 15
15bis 16| 58 47 36 72 14
17bis 18| 57 |48bis49| 35 73 13
19bis 20| 56 50 34 74 12

21 55 51 33 175bis 76| 11
22bis 23| 54 52 32 77 10
24 bis 25) 53 53 31 |78bis 79 9

26 52 54 30 80 8
27bis28| 51 55 29 |81bis82| 7
29bis 30| 50 56 28 |83bis 84 6

3 49 57 27 185bis 86 9
32 48 38 26 187bis 89 4

33bis34 | 47 /59bis 60) 25 90 bis 92 3
35 46 61 24 |93bis 98 2

36bis 37| 45 62 23 ab 99 1
38 44 63 22

Die ErmittlungdesErtragsausLeibrenten,die
vor dem1. Januar 1955 zu laufen begennen
haben, und aus Renten, deren Dauer von der
Lebenszeit mehrerer Personen oder einer
anderen Person als des Rentenberechtigten
abhängt, sowie aus Leibrenten, die auf eine
bestimmte Zeit beschränkt sind, wird durch
eine Rechtsverordnung bestimmt;

b) Einkünfte aus Zuschüssen und sonstigen Vor-
teilen, die als wiederkehrende Bezüge gewährt
werden;

des $ 23;

anderen Einkunftsarten ($ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6)
noch zu den Einkünften im Sinne der Ziffer 1 oder
Ziffer 2 gehören, z.B. Einkünfte aus gelegent-
lichen Vermittlungen und aus der Vermietung
beweglicher Gegenstände. Solche Einkünfte sind
nicht steuerpflichtig, wenn sie weniger als
500 Deutsche Mark im Kalenderjahr betragen
haben.Übersteigendie Werbungskostendie Ein-
nahmen, so darf der übersteigende Betrag bei
Ermittlung des Einkommens nicht ausgeglichen
werden ($ 2 Abs. 2).
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Spekulationsgeschäfte

(1) Spekulationsgeschäfte ($ 22 Ziff. 2) sind
1. Veräußerungsgeschäfte, bei denen der Zeitraum

zwischen Anschaffung und Veräußerung beträgt:
a) bei Grundstücken und Rechten, die den Vor-

schriften des bürgerlichen Rechts über Grund-
stücke unterliegen (z.B. Erbbaurecht, Erbpacht-
recht, Mineralgewinnungsrecht), nicht mehr als
zwei Jahre,

b) bei anderen Wirtschaftsgütern,insbesondere
bei Wertpapieren, nicht mehr als sechsMonate;

2. Veräußerungsgeschäfte, bei denen die Veräuße-
rung der Wirtschaftsgüter früher erfolgt als der
Erwerb.

(2) Außer Ansatz bleiben die Einkünfte aus der
Veräußerung von
1. Schuld- und Rentenverschreibungenvon Schuld-

nern, die Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im
Inland haben, es sei denn, daß bei ihnen neben
der festenVerzinsung ein Rechtauf Umtauschin
Geselischaftsanteile(Wandelanleihen)oder eine
Zusatzverzinsung, die sich nach der Höhe der
Gewinnausschüttung des Schuldners richtet, ein-
geräumtist oder daß sie von dem Steuerpflich-
tigen im Ausland erworben worden sind;

2. Forderungen,die in ein inländischesÖffentliches
Schuldbuch eingetragen sind.

(3) Spekulationsgeschäfte liegen nicht vor, wenn
Wirtschaftsgüterveräußertwerden,derenWert bei
Einkünften im Sinne des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6
anzusetzen ist.

{4) Gewinn oder Verlust aus Spekulationsgeschäf-
ten ist der Unterschied zwischen dem Veräußerungs-

“ preis einerseits und den Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten und den Werbungskosten andererseits.
Gewinne aus Spekulationsgeschäften bleiben steuer-
frei, wenn der aus Spekulationsgeschäften erzielte
Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als 1000
Deutsche Mark betragen hat. Verluste aus Spekula-
tionsgeschäften dürfen nur bis zur Höhe des Speku-
lationsgewinns, den der Steuerpflichtige im gleichen
Kalenderjahr erzielt hat, ausgeglichen werden.

h) Gemeinsame Vorschriiten

824
Zu den Einkünften im Sinne des $ 2 Abs. 3 ge-

hörenauch
1. Entschädigungen,die gewährtwordensind

a) als Ersatz für entgangene oder entgehende
Einnahmen oder

b) für die Aufgabe oder Nichtausübung einer
Tätigkeit, für die Aufgabe einer Gewinnbetei-
ligung oder einer Anwartschaft auf eine solche;

c) als Ausgleichszahlungen an Handelsvertreter
nach $ 89b des Handelsgesetzbuchs;
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2. Einkünfte aus einer ehemaligen Tätigkeit im
Sinne des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 4 oder aus einem
früheren Rechtsverhältnis im Sinne des $ 2 Abs. 3
Ziff. 5 bis 7, und zwar auch dann, wenn sie dem
Steuerpflichtigen als Rechtsnachfolger zufließen;

3. Nutzungsvergütungen für die Inanspruchnahme
von Grundstücken für öffentliche Zwecke sowie
Zinsen auf solche Nutzungsvergütungen und auf
Entschädigungen, die mit der Inanspruchnahme
von Grundstücken für öffentliche Zwecke zusam-
menhängen.

II. Veranlagung

%25
Veranlagungszeitraum

(1) Die Einkommensteuerwird nach Ablauf des
Kalenderjahrs (Veranlagüngszeitraum) nach dem
Einkommen veranlagt, das der Steuerpflichtige in
diesemVeranlagungszeitraumbezogenhat, soweit
nicht nach den $$ 46 und 46a eine Veranlagung
unterbleibt.

(2) Hat die Steuerpflicht nicht während des vollen
Veranlagungszeitraums bestanden, so wird das
während der Dauer der Steuerpflicht bezogene
Einkommen zugrunde gelegt. In diesem Fall kann die
Veranlagung bei Wegfall der Steuerpflichtsofort
vorgenommenwerden.

$ 26‘)
Veranlagung von Ehegatten

(1) Ehegatten, die beide unbeschränkt steuer-
pflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben und
bei denen diese Voraussetzungen zu Beginn desVer-
anlagungszeitraumsvorgelegenhabenoder im Laufe
desVeranlagungszeitraumseingetretensind,können
zwischen getrennter Veranlagung ($ 26a), Zusam-
menveranlagung($26b) und — jedochnur für den
Veranlagungszeitraumder Eheschließung— der be-
sonderenVeranlagungnach$26c wählen.Eine Ehe,
die im Laufe des Veranlagungszeitraumsaufgelöst
worden ist, bleibt für die Anwendung des Satzes 1
unberücksichtigt, wenn einer der Ehegatten in dem-
selben Veranlagungszeitraum wieder geheiratet hat
und bei ihm und dem neuen Ehegatten die Voraus-
setzungen des Satzes.1 ebenfalls vorliegen.

(2) Ehegatten werden getrennt veranlagt, wenn
einer der EhegattengetrennteVeranlagung wählt.
1) Die Vorschriften des $ 26 Abs. 1 und 2 sind erstmals für den Ver-

anlagungszeitraum 1970 anzuwenden ($ 52 Abs 15). Für den Ver-
anlagungszeitraum 1969ist $ 26 in der folgenden Fassung anzuwen-
den:

„$ 26
Veranlagung von Ehegatten

(1) Ehegatten, die beide unbeschränkt steuerpflichtig sind und
nicht dauernd getrennt leben upd bei denen diese Voraussetzungen
im Veranlagungszeitraum mindestens vier Monate bestanden haben,
können zwischen getrennter Veranlagung ($ 26a) und Zusammen-
veranlagung ($ 26b) wählen.
(2) Ehegatten werden getrennt veranlagt, wenn einer der Ehe-

gatten getrennte Veranlagung wählt Ehegatten werden zusammen
veranlagt, wenn beide Ehegatten Zusammenveranlagung wählen.
Die zur Ausübung der Wahl erforderlichen Erklärungen sind beim
Finanzamt schriftlich oder zu Protokoll abruneben

(3) Werden die nach Absatz 2 erforderlichen Erklärungen nicht
abgegeben, so wird unterstellt, daß die Ehegatten die Zusammen-
veranlagung wählen.“
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Ehegatten werden zusammen veranlagt oder — für
den Veranlagungszeitraum der Eheschließung -
nach $ 26c veranlagt, wenn beide Ehegatten die
betreifende Veranlagungsart wählen. Die zur Aus-
übung der Wahl erforderlichen Erklärungen sind
beim Finanzamt schriftlich oder zu Protokoll abzu-
geben.

(3) Werden die nach Absatz 2 erlorderlichen Er-
klärungen nicht abgegeben, so wird unterstellt, daß
die Ehegalten die Zusammenveranlagung wählen.

$ 26a
Geirennte Veranlagung von Ehegatten

(1) Bei getrennter Veranlagung von Ehegatten in
den in $ 26 bezeichneten Fällen sind jedem Ehe-
gatten die von ihm bezogenen Einkünfte zuzurech-
nen. Einkünfte eines Ehegatten sind nicht allein
deshalb zum Teil dem anderen Ehegatten zuzurech-
nen, weil dieser bei der Erzielung der Einkünfte
mitgewirkthat.

(2) Die Sonderausgaben der Ehegatten im Sinne
der $$ 10 und 10b sind, soweit sie die Summe der
bei der Veranlagung jedes Ehegatten mindestens
anzusetzenden Pauschbeträge ($ 10c) übersteigen,
im Rahmen der bei einer Zusammenveranlagung der
Ehegatten in Betracht kommenden Höchstbeträge je
zur Hälfte bei den Veranlagungen der Ehegatten zu
berücksichtigen, wenn sie nicht eine andere Auf-
teilung beantragen.

(3) Die als außergewöhnliche Belastung im Sinne
der $$ 33 und 33a bei den Veranlagungen der Ehe-
gattenvomEinkommenabzuziehendenBeträgesind
insgesamt in Höhe des bei einer Zusammenveranla-
gung der Ehegatten in Betracht kommenden Betrags
zu berücksichtigen. Für die Aufteilung gilt Absatz 2
entsprechend.
(4) Die Anwendung der $$ 10a und 10d für den

Fall des Übergangs von der getrennten Veranlagung
zur Zusammenveranlagung und von der Zusammen-
veranlagung zur getrennten Veranlagung, wenn bei
beiden Ehegatten nicht entnommene Gewinne oder
nicht ausgeglichene Verluste vorliegen, wird durch
Rechtsverordnung geregelt.

$ 26b
Zusammenveranlagung von Ehegatten

Die Zusammenveranlagung von Ehegatten wird
nach Maßgabe des in $ 32a Abs. 2 festgelegten Ver-
fahrens vorgenommen. Bei der Zusammenveranla-
gung sind die Einkünfte der Ehegatten zusammen-
zurechnen.

$ 26c')
Besondere Veranlagung

für den Veranlagungszeitraum der Eheschließung
(1) Bei der besonderen Veranlagung für den Ver-

anlagungszeitraum der Eheschließung werden Ehe-
gatten so behandelt, als ob sie unverheiratet wären.
Das gilt auchfür die Beurteilungeines Kindschafts-
verhältnisses($ 32 Abs. 2 Ziff. 3), wenn das Kind
1) Die Vorschrift des & 26c ist cısimals für den Veranlagungszeitraum

1970anzuwenden {$&52 Abs. 15).

bereits vor der Eheschließungzu einem der Ehe-
gattenoder beidenEhegattenin einemKindschafts-
verhältnis gestanden hat. $ 12 Ziff, 2 bleibt unbe-
rührt. $26a Abs. 1gilt sinngemäß.
(2) Bei der besonderen Veranlagung ist $ 32a

Abs. 2 anzuwenden, wenn der zu veranlagende
Ehegatte zu Beginn des Veranlagungszeitraums

des $ 32a Abs. 3 vorgelegen hatten.
(3) Für die Anwendung des $ 32 Abs. 3 Ziff. 1

Buchstabe b bleiben Kinder unberücksichtigt, zu
denendasKindschaftsverhältnis($32Abs. 2 Ziff. 3)
erst durch die Eheschließung oder im Verhältnis zu
beiden Ehegatten nach der Eheschließung begründet
wird.

$ 27
(entfällt)

8 28
Besteuerung bei fortgesetzter Gütergemeinschaft
Bei fortgesetzter Gütergemeinschaft gelten Ein-

künfte, die in das Gesamtgut fallen, als Einkünfte
des überlebenden Ehegatten, wenn dieser unbe-
schränktsteuerpflichtigist.

8 29
Durchschnittsätze

(1) Durchschnittsätze können durch Rechtsverord-
nung aufgestelltwerden
1. für die Ermittlung des Gewinns aus Land- und

Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb oder aus
selbständiger Arbeit;

2. für die Ermittlung des Überschussesder Ein-
nahmen über die Werbungskosten bei Vermietung
und Verpachtung.

(2) Die aufgestellten Durchschnittsätze sind zu-
grundezu legen
1. der Gewinnermittlung, wenn

a) der Steuerpflichtige nicht zur Führung von
Büchern verpflichtet ist,

b) ordnungsmäßige Bücher nicht geführt werden
oder die Bücher sachliche Unrichtigkeit ver-
mutenlassenund

c) der Umsatz die durch Rechtsverordnung zu be-
stimmende Grenze nicht übersteigt;

2. der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung, wenn die Werbungskosten nicht
ordnungsmäßig aufgezeichnet werden oder die
Aufzeichnungen sachliche Unrichtigkeit vermuten
lassen.
(3) Der Nutzungswert der Wohnung im eigenen

Haus kann in einem Hundertsatz des zuletzt fest-
gestellten Einheitswerts des Grundstücks bemessen
werden.
(4) Der Steuerpflichtigekannnichteinwenden,daß

die Durchschnittsätze zu hoch festgesetzt seien.

$ 30
(gestrichen)



8 931
Pauschbesteuerung

(1) Bei Personen, die durch Zuzug aus dem Aus-
land unbeschränkt sleuerpfllichlig werden, können
die obersten Finanzbehörden der Länder mit Zu-
stimmung des Bundesministers der Finanzen die
Einkommensteuer bis zur Dauer von zehn Jahren
seit Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht in
einem Pauschbetrag festsetzen.
(2) Die Besteuerung der Auslandsbeamten kann

durch Rechtsverordnung abweichend von den allge-
meinen Vorschriften geregelt werden.

4

IV. Tarif

$ 32
Zu versteuernder Einkommensbetrag, Freibeträge

(1) Zu versteuernder Einkommensbetrag ist das um
die nach den Absätzen 2 und 3 in Betracht kommen-
den Freibeträge und um die sonstigen vom Einkom-
men abzuziehenden Beträge verminderte Einkommen.

(2) Kinderfreibeträge
1. Kinderfreibeträge stehen dem Steuerpflichtigen

für Kinder zu, die imVeranlagungszeitraum lebend
geborenwurden oder die zu BeginndesVeranla-
gungszeitraums das 18.Lebensjahr noch nicht voll-
endet hatten.

2. Kinderfreibeträge werden dem Steuerpflichtigen
auf Antrag gewährt
a) für Kinder, die zu Beginn des Veranlagungs-

zeitraums das 18. Lebensjahr, aber noch nicht
das 27. Lebensjahr vollendet hatten und im
Veranlagungszeitraum mindestens vier Monate
aa) überwiegend auf Kosten des Steuerpflich-

tigen unterhalten und für einen Beruf aus-
gebildet worden sind oder

bb) Wehrdienst (Ersatzdienst) geleistet haben,
wenn die Berufsausbildung durch die Ein-
berufung zum Wehrdienst unterbrochen
worden ist und der Steuerpflichtige vor
der Einberufung die Kosten des Unter-
halts und der Berufsausbildung überwie-
gend getragen hat oder

cc) ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des
Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen
sozialen Jahres geleistet haben;

b) für Kinder, die wegen körperlicher oder gei-
stiger Gebrechen dauernd erwerbsunfähig sind,
wenn demSteuerpflichtigenfür die Kinder ein
Kinderfreibetrag nicht zusteht und die Kinder
im Veranlagungszeitraum mindestens vier
Monate überwiegend auf Kosten des Steuer-
pflichtigen unterhalten worden sind.

Voraussetzung für die Gewährung des Kinder-
freibetrags ist, daß die eigenen Einkünfte und
Bezüge des Kindes, die zur Bestreitung seines
Unterhalts oder seiner Berufsausbildung be-
stimmt oder geeignet sind, im Veranlagungszeit-
raum nicht mehr als 7 200DeutscheMark betragen
haben.

Kinder im Sinne der Ziffern 1 und 2 sind
a) eheliche Kinder,
b) eheliche Stiefkinder,
c) für ehelich erklärte Kinder,
d) Adoptivkinder,
e) unehelicheKinder (jedochnur im Verhältnis

zur leiblichen Mutter),
f} Pflegekinder.

. Als Kinderfreibeträge sind abzuziehen
für das erste Kind 1200Deutsche Mark,
für das zweite Kind 1680DeutscheMark,
für jedes weitere Kind 1800Deutsche Mark.
Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des
$ 26 Abs. 1 vorliegen, erhalten für dasselbe Kind
denKinderfreibetragnur einmal.Werden sienach
den $$ 26, 26a getrennt oder für den Veranla-
gungszeitraum der Eheschließung nach den $$ 26,
26.cveranlagt,so erhält jeder Ehegatteden Kin-
derfreibetrag zur Hälfte, soweit nicht ein Kinder-
freibetrag nur einem der Ehegatten zusteht oder
zu gewährenist. Die Sätze2 und 3 geltenbei der
besonderen Veranlagung der Ehegatten nach
$ 26 c nicht für den Abzug von Kinderfreibeträgen
für Kinder, die zu beiden Ehegatten bereits vor
der Eheschließungin einemKindschaftsverhältnis
gestanden haben!).
(3) Besondere Freibeträge

keine Anwendung findet und die nicht nach den
8$ 26, 26a getrennt veranlagt werden, ist ein Son-
derfreibetrag
a) von 840 Deutsche Mark abzuziehen, wenn sie

mindestens vier Monate vor dem Beginn des
Veranlagungszeitraums das 49. Lebensjahr
vollendet hatten, oder \

b) von 1200 Deutsche Mark abzuziehen, wenn
bei ihnen mindestens ein Kinderfreibetrag
vom Einkommen abgezogen wird.

vor dem Beginn des Veranlagungszeitraums das
64.Lebensjahr vollendet hatten, ist ein Alters-
freibetrag von 720 Deutsche Mark abzuziehen.
Bei Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b zusammen
veranlagt werden und beide mindestens vier
Monate vor dem Beginn des Veranlagungszeit-
raums das 64.Lebensjahr vollendet hatten, er-
höht sich der Altersfreibetrag auf 1440 Deutsche
Mark!).

und Abs.3 Ziff. 1 Einleitungssatz und Buchstabe a und Ziff. 2 sind
erstmals für den Veranlagungszeitraum 1970 anzuwenden ($ 52
Abs. 15). Für den Veranlagungszeitraum 1969 sind die Absätze 2
und 3 in der folgenden Fassung anzuwenden:
„(2) Kinderfreibeträge
. Kinderfreibeträge stehen dem Steuerpflichtigen für Kinder zu, die
im Veranlagungszeitraum mindestens vier Monate das 18.Lebens-
jahr noch nicht vollendet hatten.

. Kinderfreibeträge werden dem Steuerpflichtigen auf Antrag ge-
währt
a) für Kinder, die im Veranlagungszeitraum mindestens vier

Monate das 27.Lebensjahr noch nicht vollendet hatten und
während dieser Zeit
aa) überwiegend auf Kosten des Steuerpflichtigen unterhalten

und für einen Beruf ausgebildet worden sind oder

_

SD
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8 32a
Tarif

{1) Die zu veranlagende Einkommensteuer ergibt
sich, vorbehaltlich der $$ 34, 34b und 34c, aus der
diesem Gesetz beigefügten Anlage (Einkommen-
steuertabelle) °).

(2) Bei Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b zusam-
men veranlagl werden, ist die Einkommensteuer in
der Weise zu ermilteln, daß die Einkommensteuer
von der Hälfte des zu versteuernden Einkommens-
betrags nach Absalz 1 errechnet und der sich er-
gebende Betrag sodann verdoppelt wird.

(3) Absatz 2 gilt auch bei einer verwitweten Per-
son, wenn bei ihr und ihrem verstorbenen Ehegatten
im Zeitpunkt seines Todes die Voraussetzungen des
$ 26 Abs. 1 Satz 1 vorgelegen haben,
1. für den Veranlagungszeilraum, der dem Veran-

lagungszeitraum folgt, in dem der Ehegatte ver-
storben ist,

2. für spätere Veranlagungszeilräume, in denen die
verwitwete Person einen Kinderfreibetrag für ein
Kind erhält, das aus der Ehe mit dem Verstorbe-
nen hervorgegangen ist oder für das mindestens
einer der Ehegatten auch in dem Veranlagungs-
zeitraum, in dem der Ehegatte verstorben ist,
einen Kinderfreibelrag (Kinderermäßigung) er-
halten hatte?).

(4) Absatz 2 gilt auch bei einer Person, deren Ehe
im Veranlagungszeilraum durch Tod, Scheidung
oder Aufhebung aufgelöst worden ist, wenn in die-
sem Veranlagungszeitraum bei den Ehegatten der
aufgelösten Ehe die Voraussetzungen des $26Abs.1
Satz 1 vorgelegen haben, der andere Ehegatte je-
doch wieder geheiratet hat und bei diesem und sei-
nem neuen Ehegatten die Voraussetzungen des $ 26
Abs. 1 Satz 1 ebenfalls vorliegen?).

[noch Fußnote 1)]
bb) Wehrdienst. (Ersalzdienst) geleistet haben, wenn die Be-

rufsausbildung durch die Einberufung zum Wehrdienst
unterbrochen worden ist und der Steuerpflichtige vor dar
Einberufung die Kosten des Unterhalts und der Beruis-
ausbildung überwiegend getragen hat oder

cc) ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des Geselzes zur
Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres geleistet
haben;

für Kinder, die wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen
dauernd erwerbsunfähig sind, wenn dem Steuerpflichtigen für
die Kinder ein Kinderfreibetrag nicht zusteht und die Kinder
im Veranlagungszeitraum mindestens vier Monate überwie-
gend auf Kosten des Steuerpfiichtigen unterhalten worden
sind.

Voraussetzung für die Gewährung des Kinderfreibetrags ist, daß
die eigenen Einkünfte und Bezüge des Kindes, die zur Bestrei-
tung seines Unterhalls oder seiner Berufsausbildung bestimmt
oder geeignet sind, im Veranlagungszeitraum nicht mehr als
7200 DeutscheMark betragen haben.

3. Kinder im Sinne der Ziffern 1 und 2 sind
a) ebeliche Kinder,
b) eheliche Stiefkinder,
c) für ehelich erklärle Kinder,
d) Adoptivkinder,
e) uncheliche Kinder (jedoch nur im Verhältnis zur leiblichen

Mutter),
f) Pflegekinder.

SZ

4. Als Kinderfreibeträge sind abzuziehen
für das erste Kind 1200 Deutsche Mark,
für das zweite Kind 1680Deutsche Mark,
für jedes weitere Kind 1800 Deutsche Mark.
Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des & 26 Abs. 1 vor-
liegen, erhalten für dasselbe Kind den Kinderfreibetrag nur
einmal. Werden sie nach den $$ 26, 26a getrennt veranlagt, so
erhält jeder Thegatte den Kinderfreibetrag zur Hälfte, soweit
nicht ein Kinderfreibelrag nur einem Ehegatten zusteht oder
zu gewähren ist.

$ 33
Außergewöhnliche Belastungen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangsläu-
fig größere Aufwendungen als der überwiegenden
Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkom-
mensverhältnisse,gleicher Vermögensverhältnisse
und gleichen Familienstands (außergewöhnliche Be-
lastung),so wird auf Antrag die Einkommensteuer
dadurch ermäßigt, daß der Teil der Aufwendungen,
der die dem Steuerpflichtigen zumutbare Eigenbe-
lastung übersteigt, vom Einkommen abgezogen wird.
Die Höhe der zumutbarenEigenbelastungist nach
der Höhe des Einkommens und nach dem Familien-
stand zu staffeln; das Nähere wird durch Rechtsver-
ordnung bestimmt.
(2) Aufwendungen erwachsen dem Steuerpflich-

tigen zwangsläufig,wenn er sich ihnen aus recht-
lichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht
entziehen kann und soweit die Aufwendungen den
Umständen nach notwendig sind und einen ange-
messenen Betrag nicht übersteigen. Aufwendungen,
die zu den Betriebsausgaben, Werbungskosten oder
Sonderausgaben gehören, bleiben dabei außer Be-
tracht; das gilt für Aufwendungen im Sinne des
$ 10 Abs. 1 Ziff.9 nur insoweit, als sie als Sonder-
ausgaben abgezogen werden können.

8 33a
Außergewöhnliche Belastung in besonderen Fällen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangs-
läufig ($ 33 Abs.2) Aufwendungen für den Unter-
halt und eine etwaige Berufsausbildung von Per-
sonen, für die der Steuerpflichtige keinen Kinder-
freibetrag erhält, so wird auf Antrag die Einkom-
mensteuer dadurch ermäßigt, daß die Aufwendun-
gen, höchstens jedoch ein Betrag von 1200 Deutsche
Mark im Kalenderjahr für jede unterhaltene Person,

(3) Besondere Freibeträge
. Bei Steuerpflichtigen, auf die $ 32a Abs.2 und 3 keine Anwen-
dung findet und die nicht nach den $$ 26, 26a getrennt veranlagt
werden, ist ein Sonderfreibetrag
a) von 840 Deutsche Mark abzuziehen, wenn sie mindestens vier

Monate vor dem Ende des Veranlagungszeitraums das 50. Le-
bensjahr vollendet hatten, oder

b) von 1200 Deutsche Mark abzuziehen, wenn bei ihnen minde-
stens ein Kinderfreibetrag vom Einkommen abgezogen wird.

2. Bei Steuerpflichtigen, die mindestens vier Monate vor dem Ende
des Veranlagungszeitraums das 65.Lebensjahr vollendet hatten,
ist ein Altersfreibetrag von 720 Deutsche Mark abzuziehen. Bei
Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b zusammen veranlagt werden
und beide mindestens vier Monate vor dem Ende des Veran-
lagungszeitraums das 65.Lebensjahr vollendet hatten, erhöht sich
der Altersfreibetrag auf 1 440DeutscheMark."

-

2 Hier nicht abgedruckt (s. Bundesgesetzbl. 1964I S. 894ff.).

3) Die Vorschrift des $ 32a Abs. 3 ist erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 1970anzuwenden ($ 52 Abs. 15). Für den Veranlagungszeit-
raum 1969ist die Vorschrift in der folgenden Fassung anzuwenden:
„(3) Absatz 2 gilt auch bei verwitweien Personen, die im Zeit-
punkt des Todes ihres Ehegatten von diesem nicht dauernd getrennt
gelebt haben,
1. in dem Veranlagungszeitraum, in dem der Ehegatte verstorben

ist und in dem folgenden Veranlagungszeitraum;
2. wenn ihnen für den Veranlagungszeitraum ein Kinderfreibetrag

für ein Kind zusteht oder auf Antrag zu gewähren ist, das aus
der Ehe mit dem Verstorbenen hervorgegangen ist oder für das
den Ehegatten auch in dem Veranlagungszeitraum, ‚In dem der
Ehegatte verstorben ist, ein Kinderfreibetrag (Kinderermäßi-
gung) zustand oder auf Antrag zu gewähren war."

4) Die Vorschrift des $ 32a Abs. 4 ist erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 1970anzuwenden ($52 Abs. 15)



vom Einkommen abgezogen werden. Voraussetzung
ist, daß die unlerhaltene Person kein oder nur ein
geringes Vermögen besitzt. Hat die unterhaltene
Person andere Einkünfte oder Bezüge, die zur Be-
streitung des Unterhalts bestimmt oder geeignet
sind, so vermindert sich der Betrag von 1200
DeutscheMark um den Betrag,um den diese Ein-
künfte und Bezüge den Betrag von 1200 Deutsche
Mark übersteigen. Werden die Aufwendungen für
eine unterhaltene Person von mehreren Steuerpflich-
tigen getragen, so wird bei jedem der Teil des sich
hiernach ergebenden Betrags abgezogen, der seinem
Anteil am Gesamtbetrag der Leistungen entspricht.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 erhöht sich auf
Antrag der Betrag von 1200 Deutsche Mark um
1200 Deutsche Mark im Kalenderjahr, wenn dem
Steuerpflichtigen für die auswärtige Unterbringung
einer in der Berufsausbildung befindlichen unter-
haltenen Person Aufwendungen erwachsen. Absatz 1
Satz 4 ist enisprechend anzuwenden. Für ein Kind,
für das der Steuerpflichtige einen Kinderfreibetrag
erhält, wird auf Antrag ein Betrag von 1200 Deut-
sche Mark vom Einkommen abgezogen, wenn im
übrigen die Voraussetzungendes Satzes 1 vorlie-
gen. Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des
$%26 Abs.1 vorliegen, erhalten für dasselbe Kind
den Betrag von 1200Deulsche Mark nur einmal.
(3) Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwen-

dungen durch die Beschäftigung einer Hausgehilfin,
so wird auf Antrag die Einkommensteuer dadurch
ermäßigt, daß die Aufwendungen, höchstens jedoch
ein Betrag von 1200 Deutsche Mark im Kalender-
jahr, vom Einkommen abgezogen werden, wenn
1. zum Haushalt des Steuerpflichtigen mindestens

drei Kinder gehören, die das 18.Lebensjahr noch
nicht vollendet haben,
oder

2. zum Haushalt des Steuerpflichtigen mindestens
zwei Kinder gehören, die das 18.Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, und
a) der Steuerpflichtige verheiratet ist, von sei-

nem Ehegatten nicht dauernd getrennt lebt
und beide Ehegatten erwerbstätig sind, oder

b) der Steuerpflichtige unverheiratet und er-
werbstätig ist,

oder
3. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd ge-

trennt lebender Ehegatte das 60.Lebensjahr voll-
endet hat
oder

4. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd ge-
trennt lebender Ehegatte oder ein zu seinem Haus-
halt gehöriges Kind oder eine andere zu seinem
Haushalt gehörige unterhaltene Person, für die
eine Ermäßigung nach Absatz 1 gewährt wird,
nicht nur vorübergehendkörperlich hilflos oder
schwer körperbeschädigt ist oder die Beschäfti-
gung einer Hausgehilfin wegen Krankheit einer
der genannten Personen erforderlich ist.

Wird statt einer Hausgchilfin stundenweise eine
Haushaltshilfe beschäftigt, so tritt an die Stelle des
Beitrags von 1200 Deutsche Mark ein Betrag von
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600 Deutsche Mark. Eine Steuerermäßigung für
mehr als eine Hausgehilfin oder Haushaltshilfe
oder für eine Hausgehilfin und eine Haushaltshilfe
steht dem Steuerpflichtigen nur zu, wenn zu seinem
Haushalt mindestens fünf Kinder gehören, die das
18.Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ehe-
gatten, bei denen die Voraussetzungen des $ 26
Abs. 1 vorliegen, können für die Zeit des Vorliegens
dieser Voraussetzungen die nach den Sätzen 1
bis 3 in Betracht kommenden Beträge insgesamt nur
einmalabziehen!).

(4) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die
in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzun-
gen nicht vorgelegen haben, ermäßigen sich die dort
bezeichneten Beträge um je ein Zwölttel.

(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 und der
Absätze 2 und 3 kann wegen der in diesen Vor-
schriften bezeichneten Aufwendungen der Steuer-
pflichtige eine Steuerermäßigung nach $ 33 nicht in
Anspruch nehmen.

(6) Wegen der außergewöhnlichen Belastungen
Körperbehinderter, denen auf Grund ihrer Behinde-
rung nach gesetzlichen Vorschriften Renten oder
andere laufende Bezüge zustehen, sind durch Rechts-
verordnung Pauschbeträgefestzusetzen.Diese sind
nach dem Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit
zu staffeln. Die Regelung kann auch auf andere
Gruppen von ähnlichen Fällen ausgedehnt werden,
soweit bei diesen übersichtliche Verhältnisse ge-
geben sind, die eine einheitliche Beurteilung ermög-
lichen.

$ 34
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

(1) Sind in dem Einkommen außerordentliche Ein-
künfte enthalten, so ist auf Antrag die darauf ent-
fallende Einkommensteuer nach einem ermäßigten
Steuersatz zu bemessen; der ermäßigte Steuersatz
beträgt die Hälfte des durchschnittlichen Steuer-
satzes, der sich ergeben würde, wenn die Einkom-
mensteuertabelle auf den gesamten zu versteuern-
den Einkommensbetrag anzuwenden wäre. Auf den
restlichen zu versteuernden Einkommensbetrag ist
vorbehaltlich der Absätze 3 und 4 und der $$ 34b
und 34c die Einkommensteuertabelle anzuwenden.
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Steuer-
pflichtige auf die außerordentlichen Einkünfte ganz
oder teilweise $ 6b oder $ 6c anwendet.
(2) Als außerordentliche Einkünfte im Sinne des

Absatzes 1 kommen nur in Betracht
1. Veräußerungsgewinne im Sinne der $$ 14, 16, 17

und 18Abs, 3;
2. Entschädigungen im Sinne des $ 24 Ziff. 1;
3. Nutzungsvergütungen und Zinsen im Sinne des

$ 24 Ziff. 3, soweit sie für einen Zeitraum von
mehr als drei Jahren nachgezahlt werden.

1) Die Vorschrift des $ 33a Abs. 3 letzter Satz ist erstmals für den
Veranlagungszeitraum 1970 anzuwenden ($ 52 Abs. 15). Für den
Veranlagungszeitraum 1969ist die Vorschrift in der folgenden Fas-
sung anzuwenden:
„Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 vor-
liegen, können die nach den Sätzen 1 bis 3 in Betracht kommenden
Beträge insgesamt nur einmal abziehen.“



(3) Einkünfte, die die Entlohnung für eine Tätig-
keit darstellen, die sich über mehrere Jahre er-
streckt, unterliegen der Einkommensteuer zu den
gewöhnlichen Steuersätzen. Zum Zweck der Ein-
kommensteuerveranlagung können diese Einkünfte
auf die Jahre verteilt werden, in deren Verlauf sie
erzielt wurden, und als Einkünfte eines jeden dieser
Jahre angesehen werden, vorausgesetzt, daß die
Gesamtverteilung drei Jahre nicht überschreitet.
(4) Die Steuersäize nach Absatz 1 sind auf Antrag

bei Steuerpflichtigen mit Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit oder aus selbständiger Arbeit, die
aus einer Berufstätigkeitim Sinne des $ 18Abs.1
Ziff. 1 bezogen werden, auf Nebeneinkünfte aus
wissenschaftlicher, künstlerischer oder schriftstelle-
rischer Täligkeit unter folgenden Voraussetzungen
anzuwenden:
1. Die Einkünfte aus’ nichlselbständiger Arbeit oder

die Einkünfte aus der Berufstätigkeit müssen die
übrigen Einkünfte überwiegen;

2. die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künstleri-
scher oder schriftstellerischer Tätigkeit dürfen
nicht zu den Einkünften aus nichtselbständiger
Arbeit gehören und müssen von den Einkünften
aus der Berufstätigkeit abgrenzbar sein.

Die Steuersätze nach Absatz 1 sind in diesen Fällen
auf die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künstleri-
scher oder schriftstellerischer Tätigkeit anzuwenden,
die 50 vom Hundert der Einkünfte aus nichtselbstän-
diger Arbeit oder aus der Berufstätigkeit nicht über-
steigen.

$ 34a
Steuerfreiheit bestimmter Zuschläge

zum Arbeitslohn
Die gesetzlichen oder tariflichen Zuschläge für

Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sind steuer-
frei, wenn der Arbeitslohn insgesamt 24000 Deut-
sche Mark im Kalenderjahr nicht übersteigt.

$ 34b
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

aus Forstwirtschait
(1) Wird ein Bestandsvergleich für das stehende

Holz nicht vorgenommen, so sind auf Antrag die
ermäßigten Steuersätze dieser Vorschrift auf Ein-
künfte aus den folgenden Holznutzungsarten anzu-
wenden:
1. Außerordentliche Holznutzungen. Das sind Nut-

zungen, die außerhalb des festgesetzten Nut-
zungssatzes (Absatz 4 Ziff. 1) anfallen, wenn sie
aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt sind. Bei der
Bemessung ist die außerordentliche Nutzung des
laufenden Wirtschaftsjahrs um die in den letzten
drei Wirtschaftsjahren eingesparten Nutzungen
(nachgeholte Nutzungen) zu kürzen. Außerordent-
liche Nutzungen und nachgeholte Nutzungen lie-
gen nur insoweit vor, als die um die Holznutzun-
gen infolge höherer Gewalt (Ziffer 2) verminderte
Gesamtnutzung den Nutzungssatz übersteigt;

2. Holznutzungen infolge höherer Gewalt (Kalami-
tätsnulzungen). Das sind Nutzungen, die durch
Eis-, Schnee-, Windbruch oder Windwurf, Erd-

beben, Bergrutsch, Insektenfraß, Brand oder ein
anderes Naturereignis, das in seinen Folgen den
angeführten Ereignissen gleichkommt, verursacht
werden. Zu diesen rechnen nicht die Schäden,
die in der Forstwirtschaft regelmäßig entstehen.
(2) Bei der Ermittlungder Einkünfte aus den ein-

zelnen Holznutzungsarten sind
1. die persönlichen und sachlichen Verwaltungs-

kosten, Grundsteuer und Zwangsbeiträge, soweit
sie zu den festen Betriebsausgaben gehören, bei
den Einnahmen aus ordentlichen Holznutzungen
und Holznutzungen infolge höherer Gewalt, die
innerhalb des Nutzungssatzes (Absatz 4 Ziff. 1)
anfallen, zu berücksichtigen. Sie sind entspre-
chend der Höhe der Einnahmen aus den bezeich-
neten Holznutzungen auf diese zu verteilen;

2. die anderen Betriebsausgaben entsprechend der
Höhe der Einnahmen aus allen Holznutzungs-
arten auf diese zu verteilen.
(3) Die Einkommensteuer bemißt sich

1. bei Einkünften aus außerordentlichen Holznut-
zungen im Sinne des Absatzes 1 Ziff. 1 nach den
Steuersätzen des $ 34 Abs. 1 Satz 1;

2. bei Einkünften aus nachgeholten Nutzungen im
Sinne des Absatzes 1 Ziff. 1 nach dem durch-
schnittlichen Steuersatz, der sich bei Anwendung
der Einkommensteuertabelle auf das Einkommen
ohne Berücksichtigung der Einkünfte aus außer-
ordentlichen Holznutzungen, nachgeholten Nut-
zungen und Holznutzungen infolge höherer
Gewalt ergibt, mindestens jedoch auf 10 vom
Hundert der Einkünfte aus nachgeholten Nut-
zungen;

3. bei Einkünften aus Holznutzungen infolge höherer
Gewalt im Sinne des Absatzes 1 Ziff. 2,
a) soweit sie im Rahmen des Nutzungssatzes

(Absatz 4 Ziff. 1) anfallen, nach den Steuer-
sätzen der Ziffer 1,

b) soweit sie den Nutzungssatz übersteigen, nach
den halben Steuersätzen der Ziffer 1,

c) soweit sie den doppelten Nutzungssatz über-
steigen, nach einem Viertel der Steuersätze
der Ziffer 1.

(4) Die Steuersätze des Absatzes 3 sind nur unter
den folgenden Voraussetzungen anzuwenden:
1. Auf Grund eines amtlich anerkannten Betriebs-

gutachtens oder durch ein Betriebswerk muß
periodisch für zehn Jahre ein Nutzungssatz fest-
gesetzt sein. Dieser muß den Nutzungen ent-
sprechen, die unter Berücksichtigung der vollen
jährlichen Ertragsfähigkeit des Waldes in Fest-
metern nachhaltig erzielbar sind;

2. die in einem Wirtschaftsjahr erzielten verschie-
denen Nutzungen müssen mengenmäßig nachge-
wiesen werden;

3. wenn eine gesetzliche Verpflichtung besteht,
Bücher zu führen, müssen diese ordnungsmäßig
geführt werden;

4. Schäden infolge höherer Gewalt müssen unver-
züglich nach Feststellung des Schadensfalls dem
zuständigen Finanzamt mitgeteilt werden.
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$ 34c
Steuerermäßigung bei ausländischen Einküniten
(1) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die mit

ihren aus einem ausländischen Staat stammenden
Einkünften in diesem Staat zu einer der deutschen
Einkommensteuer entsprechenden Steuer herange-
zogen werden, ist die festgesetzte und gezahlte
ausländische Steuer auf die deutsche Einkommen-
steuer anzurechnen, die auf die Einkünfte aus die-
sem Staatl entfällt. Die auf diese ausländischen Ein-
künfte entfallende deutsche Einkommensteuer ist in
der Weise zu ermitteln, daß die sich bei der Ver-
anlagung des Einkommens (einschließlich der aus-
ländischen Einkünfte) ergebende deutsche Einkom-
mensteuer im Verhältnis dieser ausländischen Ein-
künfte zum Gesamtbetrag der Einkünfte aufgeteilt
wird. Die ausländischen Steuern sind nur insoweit
anzurechnen, als sie auf die im Veranlagungszeit-
raum bezogenen Einkünfte entfallen.
(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Ein-

künfte aus einem ausländischen Staat stammen, mit
dem ein Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung besteht.
(3) Die obersten Finanzbehörden der Länder

können mit Zustimmung des Bundesminisiers der
Finanzendie auf ausländischeEinkünfte entfallende
deutsche Einkommensleuer ganz oder zum Teil er-
lassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn
es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig
ist oder die Anwendung des Absatzes 1 besonders
schwierig ist.

(4) Bei ausländischen Einkünften unbeschränkt
Steuerpflichtiger aus dem Betrieb von Handels-
schiffen im internationalen Verkehr ist die darauf
entfallende Einkommensteuer nach $ 34 Abs. 1 Satz 1
zu bemessen. Dabei gelten 50 vom Hundert der
Einkünfte aus dem Betrieb von Handelsschiffen im
internationalen Verkehr als ausländische Einkünfte
im Sinne des Satzes 1; Absatz 2 findet keine
Anwendung. Auf den restlichen zu versteuernden
Einkommensbetrag ist $ 34 Abs. 1 Satz 2 sinngemäß
anzuwenden. An Stelle der Anwendung der Sätze 1
bis 3 kann der Steuerpflichtigedie Anwendung des
Absatzes 1 verlangen.
(5) Absatz 1 ist auf unbeschränkt Steuerpflichtige,

die Angehörige eines fremden Staates sind, nur
anzuwenden, wenn dieser Staat den deutschen
Staatsangehörigen, die in seinem Gebiet ihren
Wohnsitz haben, eine der Regelung des Absatzes 1
entsprechende Steuervergünstigung gewährt.

(6) Durch Rechtsverordnung können Vorschriften
erlassen werden über
1.denBegriffderausländischenEinkünfte,
2. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn die

ausländischen Einkünfte aus mehreren fremden
Staaten stammen,

3. den Nachweis über die Höhe der festgesetzten
und gezahlten ausländischen Steuern,

4. die Berücksichtigung ausländischer Steuern, die
nachträglich erhoben oder zurückgezahlt werden,
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5. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn ein
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteu- .
erung besteht, jedoch trotz dieses Abkommens
eine Doppelbesteuerung bestehen bleibt, und

6. den Abzug ausländischer Steuern vom Einkom-
men, die nicht unter Absatz 1 fallen, vom Gesamt-
betrag der Einkünfte.

$ 34d
Kapitalanlagen in Entwicklungsländern

(1) Die obersten Finanzbehörden der Länder kön-
nen mit Zustimmung des Bundesministers der Finan-
zen auf Antrag bei Steuerpflichtigen, die den Gewinn
auf Grund ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln
und nach dem 31.Dezember 1960 besonders förde-
rungswürdigeEntwicklungshilfedurch Kapitalanla-
gen in Entwicklungsländern leisten, zur Erleichte-
rung dieser Entwicklungshilfe und zur Minderung
des Wagnisses eine den steuerlichen Gewinn min-
dernde Rücklage zulassen, deren Höhe ein Drittel
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten der
Kapitalanlagen nicht übersteigen darf. Die Rücklage
ist vom dritten auf ihre Bildung folgenden Wirt-
schaftsjahr an jährlich mit je einem Fünftel gewinn-
erhöhend aufzulösen.

(2) Als Kapitalanlagen in Entwicklungsländern
sind in der Regel nur anzusehen
1. Beteiligungen an Kapitalgesellschaften in Ent-

wicklungsländern, die anläßlich der Gründung
oder einer Kapitalerhöhung erworben worden
sind,

2. Einlagen in Personengesellschaften in Entwick-
lungsländern zum Zweck der Gründung oder einer
erheblichen Erweiterung des Unternehmens und

3. Betriebsvermögen, das einem Betrieb oder einer
Betriebstätte des Steuerpflichtigen in Entwick-
lungsländern zum Zweck der Gründung oder einer
erheblichen Erweiterung des Betriebs (der Be-
triebstätte) zugeführt worden ist.

Die Rücklage darf nur zugelassen werden, wenn die
Gesellschaft, der Betrieb oder die Betriebstätte in
Entwicklungsländern ausschließlich oder fast aus-
schließlich die Herstellung oder Lieferung von Wa-
ren, die Gewinnung von Bodenschätzenoder die
Bewirkung gewerblicher Leistungen zum Gegen-
stand hat.

(3) Bei der Bemessung der Rücklage sind die
Kapitalanlagen in der Regel nur zu berücksichtigen,
soweit die zugeführten Mittel zur Anschaffung oder
Herstellung abnutzbarer Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens verwendet werden oder soweit die
zugeführtenMittel in abnutzbarenWirtschaftsgütern
des Anlagevermögens bestehen. Werden Kapital-
anlagen mit dem niedrigeren Teilwert angesetzt,
so ist insoweit eine Rücklage nicht zuzulassen und
die vorzeitige Auflösung einer bereits gebildeten
Rücklage vorzusehen.
(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten

nur für Entwicklungshilfe durch Kapitalanlagen in
Entwicklungsländern, die vor dem 1. Januar 1963
geleistet worden ist,
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V. Entrichtung der Steuer

1. Vorauszahlungen

8.35
Bemessung und Entrichtung der Vorauszahlungen

(1) Der Steuerpflichtige hat am 10. März, 10. Juni,
10. September und 10. Dezember Vorauszahlungen
zu entrichten.

(2) Die Vorauszahlungen bemessen sich grund-
sätzlich nach der Steuer, die sich nach Anrechnung
der Steuerabzugsbeträge ($ 47 Abs. 1 Ziff. 2) bei der
letzten Veranlagung ergeben hat. Das Finanzamt
kann die Vorauszahlungen der Steuer anpassen, die
sich für den laufenden Veranlagungszeitraum vOor-
aussichtlich ergeben wird. Eine Anpassung kann
auch noch in dem auf diesen Veranlagungszeitraum
folgenden Kalenderjahr vorgenommen werden. In
diesem Fall ist bei einer Erhöhung der Vorauszah-
lungen der nachgeforderlte Betrag innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe des Vorauszahlungs-
bescheids zu entrichten.

88 36 und 37
(gestrichen)

2. Steuerabzug vom Arbeitslohn
(Lohnsteuer)

8 38
Erhebung der Lohnsteuer, Lohnsteuerkarte, Haftung
(1) Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit

wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Ar-
beitslohn erhoben (Lohnsteuer).Dabei finden die
Vorschriften des $ 32 mit Ausnahme des Absatzes 2
Ziff. 4 Satz 3 und die Vorschriften des $ 32a Abs. 2
bis 4 entsprechendeAnwendung!).

(2) Die Gemeindebehörde hat für die Lohnsteuer-
berechnung dem Arbeitnehmer unentgeltlich eine
Lohnsteuerkarte auszuschreiben. Der Arbeitnehmer
hat die Lohnsteuerkarte seinem Arbeitgeber vor Be-
ginn des Kalenderjahrs oder vor Beginn des Dienst-
verhältnisses auszuhändigen. Der Arbeitgeber hat
die Lohnsteuerkarte während der Dauer des Dienst-
verhältnisses aufzubewahren. Endet das Dienstver-
hältnis vor dem Schluß des Kalenderjahrs, so hat der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Lohnsteuerkarte
zurückzugeben. Das Verfahren hinsichtlich der Aus-
schreibung der Lohnsteuerkarten und dasVerfahren
hinsichtlich der Behandlung der Lohnsteuerkarten
am Schluß des Kalenderjahrs und bei Beendigung
des Dienstverhältnisses im Laufe des Kalenderjahrs
wird durch Rechtsverordnung geregelt.

(3) Der Arbeitnehmer ist beim Steuerabzug vom
Arbeitslohn Steuerschuldner. Der Arbeitgeber haftet
1} Die Vorschrift des & 38 Abs. 1 Satz 2 ist erstmals für den Ver-

anlagungszeitraum 1970anzuwenden ($ 52 Abs. 15). Für den Ver-
anlagungszeitraum 1969ist die Vorschrift in der folgenden Fassung
anzuwenden:
„Dabei finden die Vorschriften des & 32 mit Ausnahme des Absat-
208 2 Zilf. 4 Salz 3 und die Vorschriften des $ 32a Abs. 2 und 3
entsprechendeAnwendung."

für die Einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer.
Der Arbeitnehmer (Steuerschuldner) wird nur in
Anspruch genommen,
1. wennder ArbeitgeberdenArbeitslohn nichtvor-
schriftsmäßiggekürzthat oder

2. wenn der Arbeitnehmer weiß, daß der Arbeit-
geber die einbehaltene Lohnsteuer nicht vor-
schriftsmäßig abgeführt hat, und dies dem Finanz-
amt nicht unverzüglich mitteilt oder

3. wennder Arbeitnehmereine Verpflichtung,seine
Lohnsteuerkarteberichtigenzu lassen,nichtrecht-
zeitig erfüllt oder

4, wenn eine Nachversteuerung nach $ 10 Abs. 2
durchzuführenist.

$ 39°)
Jahresarbeitslohn, Jahreslohnsteuer,

Jahresiohnsteuertabelle
(1) Die Lohnsteuer (Jahreslohnsteuer) bemißt sich

nach dem Arbeitslohn, den der Arbeitnehmer im
Kalenderjahr (Erhebungszeitraum)bezogenhat (Jah-
resarbeitslohn). Die Jahreslohnsteuer ergibt sich aus
der Jahreslohnsteuertabelle. Diese ist auf der Grund-
lage der diesem Gesetz beigefügten Anlage (Einkom-
mensteuertabelle)unter Bildung von Steuerklassen
durch Rechtsverordnung aufzustellen. Dabei sind der
Arbeitnehmer-Freibetrag ($ 19 Abs. 2), die Pausch-
beträge für Werbungskosten ($ 9a Ziff. 1) und für
Sonderausgaben ($ 10c Ziff.1) und die Sonderfrei-
beträge ($ 32 Abs. 3 Ziff. 1) zu berücksichtigen.
Kinderfreibeträge ($ 32 Abs. 2) sind zu berücksich-
tigen mit Ausnahme der Fälle, in denen
1. der Arbeitnehmer nach den Grundsätzen des $ 26c

besteuert wird und
2) Die Vorschriften des $ 39 Abs, 1 Sätze 4 und 5, Abs. 2 Satz 2 und

Abs. 3 sind erstmals für den Veranlagungszeitraum 1970anzuwen-
den ($ 52 Abs. 15). Für den Veranlagungszeitraum 1969ist $ 39 in
der folgenden Fassung anzuwenden:

„839
Jahresarbeitslohn, Jahreslohnsteuer,

Jahreslohnsteuertabelle
(1) Die Lohnsteuer (Jahreslohnsteuer) bemißt sich nach dem Ar-

beitslohn, den der Arbeitnehmer im Kalenderjahr (Erhebungszeit-
raum) bezogen hat (Jahresarbeitslohn). Die Jahresiohnsteuer ergibt
sich aus der Jahresiohnsteuertabelle. Diese ist auf der Grundlage
der diesem Gesetz beigefügten Anlage (Einkommensteuertabelle)
unter Bildung von Steuerklassen durch Rechtsverordnung aufzustel-
len. Dabei sind der Arbeitnehmer-Freibetrag ($ 19 Abs. 2), die
Pauschbeträge für Werbungskosten ($ 9a Ziff. 1) und für Sonder-
ausgaben ($ 10c Ziff. 1), die Kinderfreibeträge ($ 32 Abs. 2) und
die Sonderfreibeträge ($ 32 Abs. 3 Ziff. 1) zu berücksichtigen.
(2) Für die Eintragung der Steuerklasse und der Zahl der Kinder

bei Ausschreibung der Lohnsteuerkarte sind die Verhältnisse zu
Beginn des Kalenderjahrs maßgebend, für das die Lohnsteuerkarte
ausgeschrieben wird. Treten bei einem Arbeitnehmer die Voraus-
setzungen für eine ihm günstigere Steuerklasse ein oder erhöht sich
die Zahl der zu berücksichtigenden Kinder, so ist die Lohnsteuer-
karte auf Antrag zu ergänzen. .
(3) Die Höhe und die Berechnung der Lohnsteuer werden in den

folgenden Fällen durch Rechtsverordnung bestimmt:
1. wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber keine Lohnsteuerkarte

vorlegt;
2. wenn der Arbeitnehmer gleichzeitig in mehreren Dienstverhält-

nissen steht;
3. wenn Ehegatten, die nicht dauernd getrennt leben,

einem Dienstverhältnis stehen;
4. wenn ein Zeitraum, für den der Arbeitslohn gezahlt wird, nicht

festgestellt werden kann;
5. wenn der Arbeitnehmer in einem Lohnzahlungszeitraum Zu-

schüsse auf Grund der Vorschriften des $ 1 des Gesetzes zur
Verbesserung der wirtschaftlichen Sicherung der Arbeiter im
Krankheitsfalle vom 26. Juni 1957(Bundesgesetzbl. I S. 649) in
der Fassung des Gesetzes zur Änderung dieses Gesetzes vom
12. Juli 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 913) erhalten hat; in diesem
Fall ist die Lohnsteuer nach dem Arbeitslohn für die Arbeitstage
zu berechnen;

6. wenn bei Zahlung von Versorgungsbezügen die Höhe der Be-
züge im Laufe des Kalenderjahrs schwankt."

beide in
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2. das Kindschalisverhältnis erst durch die Ehe-
schlieBung oder im Verhältnis zu beiden Ehe-
gaiten nach der Eheschließung, jedoch noch im
Kalenderjahr der Eheschließung begründet wird.

Zahl der Kinder bei Ausschreibung der Lohnsteuer-
karte sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalender-
jahrs maßgebend, für das die Lohnsteuerkarte aus-
geschrieben wird. Treten bei einem Arbeitnehmer
die Voraussetzungen für eine andere Steuerklasse
ein oder erhöht sich die Zahl der zu berücksichtigen-
den Kinder, so ist die Lohnsteuerkarte auf Antrag
zu ergänzen,
(3) Das Finanzamt kann die Zahl der zu berück-

sichtigenden Kinder vorläufig eintragen, wenn ein
Kinderfreibetrag nach $ 32 Abs. 2 Ziff. 2 beantragt
wird und nicht überblickt werden kann, ob die Vor-
aussetzungen des $ 32 Abs. 2 Ziff. 2 erfüllt werden,
In diesen Fällen hat das Finanzamt nach Ablauf des
Kalenderjahrs die Zahl der zu berücksichtigenden
Kinder endgültig festzustellen. Ergeben sich dabei
Abweichungen gegenüber der vorläufig eingetrage-
nen Zahl der Kinder, so ist die hiernach zuviel ein-
behaltene Lohnsteuer zu erstatten und zuwenig
einbehaltene Lohnsteuer nachzufordern. Das Nähere
wird durch Rechtsverordnung bestimmt, dabei kann
angeordnet werden, daß von geringfügigen Nach-
forderungen abzusehen ist,
(4) Die Höhe und die Berechnung der Lohnsteuer

werden in den folgenden Fällen durch Rechtsverord-
nung bestimmt:
1. wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber keine

Lohnsteuerkarte vorlegt;
2. wenn der Arheitnehmer gleichzeitig in mehreren

Dienstverhältnissen steht;
3. wenn Ehegatten, die nicht dauernd getrennt leben,

beide in einem Dienstverhältnis stehen;
4. wenn ein Zeitraum, für den der Arbeitslohn ge-

zahlt wird, nicht festgestellt werden kann;
a . wenn der Arbeitnehmer in einem Lohnzahlungs-

zeitraum Zuschüsse auf Grund der Vorschriften
des $ 1 des Gesetzes zur Verbesserung der wirt-
schaftlichen Sicherung der Arbeiter im Krank-
heitsfalle vom 26. Juni 1957 (Bundesgesetzbl. I
S. 649) in der Fassung des Gesetzes zur Änderung
dieses Gesetzes vom 12. Juli 1961 (Bundesgesetz-
blatt IS. 913) erhalten hat, in diesem Fall ist die
Lohnsteuer nach dem Arbeitslohn für die Arbeits-
tage zu berechnen;

6. wenn bei Zahlung von Versorgungsbezügen die
Höhe der Bezüge im Laufe des Kalenderjahrs
schwankt.

$ 40
Vom Arbeitslohn abzuziehende Beträge

(1) Auf Antrag des Arbeitnehmers sind für die
Berechnung der Lohnsteuer vom Arbeitslohn abzu-
ziehen
1. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus

nichtselbständiger Arbeil zu berücksichtigen sind,
soweit die Werbungskosten den in $ 9a Ziff. 1
bezeichneten Pauschbetrag übersteigen;
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2. Sonderausgaben ($$ 10, 10b), soweit sie den in
$ 10c Ziff. 1 bezeichneten Pauschbetrag über-
steigen.Sonderausgabenvon Ehegatten,diebeide
Arbeitnehmer sind und die nach den Grundsätzen
des $ 26b besteuert werden, sind, soweit sie die
den Ehegatten nach $ 10c Ziff. 1 zustehenden
Pauschbeträge übersteigen, bei jedem Ehegatten
zur Hälfte zu berücksichtigen,wennnichtdie Ehe-
gatten eine andere Aufteilung beantragen');

3. der Kinderfreibetragfür ein Kind in den Fällen,
in denen
a) der Arbeitnehmer nach den Grundsätzen des

$ 26 c besteuert wird und
b) das Kindschaftsverhältnis im Verhältnis zu

beiden Ehegatten nach der Eheschließung, je-
doch noch im Kalenderjahr der Eheschließung
begründetworden ist?);

4. derAltersfreibetrag($32Abs. 3Ziff. 2);
5. der Betrag, der nach den $$ 33 und 33a wegen,

außergewöhnlicherBelastungzu gewährenist;
6. der Verlust bei den Einkünften aus Vermietung

und Verpachtung,der bei Inanspruchnahmeder
erhöhten Absetzungen nach den $$ 7b, 54 ent-
steht.
(2) Das Finanzamt hat die nach Absatz 1 vom

Arbeitslohn abzuziehendenBeträge auf der Lohn-
steuerkarte einzutragen.

(3) Durch Rechtsverordnung kann zugelassen wer-
den, daß das Finanzamt in noch nicht übersehbaren
Fällen die EintragungnachAbsatz 2 vorläufig vor-
nehmen kann. Außerdem können durch Rechtsver-
ordnung Vorschriften über die Erstattung und über
die Nachforderung von Lohnsteuer für die Fälle
erlassen werden, in denen sich nach Ablauf des
Kalenderjahrs ergibt, daß die vorläufige Eintragung
von der endgültigen Feststellung abweicht; es kann
dabei angeordnet werden, daß geringfügige Ab-
weichungen außer Betracht bleiben.

$ 41
Einbehaltung der Lohnsteuer

durch den Arbeitgeber
(1) Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer bei jeder

Lohnzahlung für den Arbeitnehmer einzubehalten
und an das Finanzamt abzuführen, in dessen Bezirk
der Betrieb oder Teilbetrieb liegt, in dem der
Arbeitslohn und die Lohnsteuer berechnet und die
Lohnsteuerkarten der Arbeitnehmer aufbewahrt
werden. Durch Rechtsverordnungkann die Abfüh-
rung der Lohnsteuer für Bezüge aus Öffentlichen
Kassen andersgeregeltwerden.Wenn der Arbeits-
lohn ganz oder teilweise aus Sachbezügen ($8) be-
steht und der Barlohn zur Deckung der Lohnsteuer
1) Die Vorschrift des $ 40 Abs. 1 Ziff. 2 Satz 2 ist erstmals für den
_ Veranlagungszeitraum 1970 anzuwenden ($ 52 Abs. 15). Für den
Veranlagungszeitraum 1969 ist die Ziffer 2 in der folgenden Fas-
sung anzuwenden:
„2. Sonderausgaben ($$ 10, 10b), soweit sie den in $ 10c Ziff, 1

bezeichneten Pauschbetrag übersteigen. Sonderausgaben von
Ehegatten, die beide Arbeitnehmer sind und bei denen die Vor-
aussetzungen für eine Zusammenveranlagung nach $ 26 Abs. 1
vorliegen, sind, soweit sie die den Ehegatten nach $ 10c Ziff. 1
zustehenden Pauschbeträgeübersteigen, bei jedem Ehegatten zur
Hälfte zu berücksichtigen, wenn nicht die Ehegatten eine andere
Aufteilung beantragen;“.

2) Die Vorschrift des $ 40 Abs. 1 Ziff, 3 ist erstmals für den Ver-
anlagungszeitraum 1970anzuwenden ($52 Abs. 15).
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nicht ausreicht, so hat der Arbreitachmer dem Arbeit-
geber den zur Deckung der Lohnsteuer erforder-
lichen Beirag zu zahlen. Unterläßt das der Arbeit-
nehmer, so hat der Arbeitgeber einen entsprechen-
den Teil der Sachbezüge zurückzubchalten und die
Lohnsteuer abzuführen.

(2) Die Höhe der einzubehaltenden Lohnsteuer
richtet sich nach den für den jeweiligen Lohn-
zahlungszeitraum maßgebenden Lobnsteuertabellen.
Diese Lohnsteucrtabellen sind aus der Jahreslohn-
steuertabelle abzuleiten. Die Lohnstufen und die
Lohnsteuer haben zu betragen, wenn der Arbeits-
lohn gezahlt wird

für einen monatlichen Zeitraum,
!/ı2desJahresbetrags,

für nicht mehr als einen Arbeitstag,
!/ssdesMonatsbetrags,

für volle Arbeitswochen,
6/26desMonatsbetrags.

Der Bundesminister der Finanzen hat die danach
maßgebenden Lohnsteuerlabellen aufzustellen und
bekanntzumacken. \
(3) Ergänzungen der Eintragungen auf der Lohn-

steuerkarte dürfen erst bei der Lohnzahlung berück-
sichtigt werden, bei der die ergänzte Lohnsteuer-
karte dem Arbeitgeber vorliegt.

$ 42
Lohnsteuer-Jahresausgleich

(1) Übersteigt die im Laufe des Kalenderjahrs
einbehaltene Lohnsteuer die auf den Jahresarbeits-
lohn entfallende Jahreslohnsteuer, so wird der
Unterschiedsbetrag gegenüber der Jahreslohnsteuer
erstaltet (Lohnsteuer-Jahresausgleich). Ein Lohn-
steuer-Jahresausgleich wird nicht durchgeführt, wenn
derArbeitnchmerzu veranlagenist.

(2) Das Verfahren zur Durchführung des Lohn-
steuer-Jahresausgleichs wird durch Rechtsverordnung
geregelt. Dabei kann insbesondere bestimmt werden,
1. daß in gewissen Gruppen von Fällen der Lohn-

steuer-Jahresausgleich nicht vom Finanzamt, son-
dern innerhalb einer bestimmten Frist vom Ar-
beitgeber durchgeführt wird;

2. daß der Lohnsteuer-Jahresausgleich vom Arbeit-
nehmer auch zur nachträglichen Geltendmachung
vom Arbeitslohn abzuziehender Beträge oder
einer günstigeren Steuerklasse oder einer höhe-
ren Zahl der zu berücksichtigenden Kinder be-
antragt werden kann;

3. daßder Lohnsteuer-JahresausgleichbeimFinanz-
amt nur innerhalb einer bestimmten Frist bean-
tragt werden kann;

4. daß für Ehegatten, die beide Einkünfte aus nicht-
selbständigerArbeit bezogenhabenundbei denen
die Vorausselzungen des $ 26 Abs. 1 vorliegen,
a) ein gemeinsamer Lohnsteuer-Jahresausgleich

oder,
b) wenn die Voraussetzungen für die besondere

Veranlagung nach $ 26 c vorliegen, nach Wahl
der Ehegatten ein Lohnsteuer-Jahresausgleich
nach den Grundsätzen des $ 26c

durchgeführt wird. Dabei kann außerdem angeord-
net werden, daß in den Fällen, in denen für die
Ehegatten ein Lohnsteuer-Jahresausgleich nach
den Grundsätzendes $ 26c durchgeführtwird,
die zu erstattende Lohnsteuer für die Ehegatten
gemeinsamfestgestelltwird').

$ 42a
Bemessung der Lohnsteuer nach Vomhundertsätzen
(1) ZumZweckder VereinfachungdesVerfahrens

kann durch Rechtsverordnung

1. angeordnet werden, daß sich die Lohnsteuer für
Bezüge, die der Arbeitnehmer neben dem laufen-
denArbeitslohn erhält (sonstigeBezüge),ausdem
voraussichtlichenJahresarbeitslohndesKalender-
jahrs errechnet, in dem die sonstigen Bezüge
zufließen;

2. zugelassen werden, daß auf Antrag des Arbeit-
gebers bei bestimmten sonstigen Bezügen, die der
Arbeitgeber in einer größeren Zahl von Fällen
gewährt, die Lohnsteuer nach einemVomhundert-
satz (Pauschsteuersatz) erhoben wird, der sich für
diese Bezüge unter Berücksichtigung der Vor-
schriftendes $ 39 im Durchschnittergibt. Voraus-
setzung ist, daß der Arbeitgeber die Lohnsteuer
übernimmt. Die bezeichneten Bezüge und die
davon erhobene Lohnsteuer bleiben bei einer
Veranlagung zur Einkommensteuer und beim
Lohnsteuer-JahresausgleichaußerBetracht.
(2) Das Finanzamt kann zulassen, daß die Lohn-

steuer nach einem unter Berücksichtigung der Vor-
schriften ces $ 39 zu ermittelnden Vomhundertsatz
(Pauschsteuersatz) erhoben wird,
1. wenn in anderen als in den in Absatz 1 Ziff. 2

bezeichneten Fällen von einem Arbeitgeber son-
stige Bezüge in einer größeren Zahl von Fällen
gewährtwerdenoder

2. wenn in einer größeren Zahl von Fällen Lohn-
steuer vom Arbeitgeber nachzuerheben ist, weil
er denSteuerabzugvomArbeitslohn nichtoder in
zu geringer Höhe vorgenommen hat, oder

3. wenn Bezüge an kurzfristig beschäftigte Arbeit-
nehmer oder an Arbeitnehmer gezahlt werden,
die in geringem Umfang und gegen geringen
Arbeitslohn tätig sind.

In den Fällen der Ziffern 1 und 2 ist Voraussetzung,
daß eine Berechnung der Lohnsteuer nach $ 39
schwierig ist oder einen unverhältnismäßigen Ar-
beitsaufwand erfordern würde. Die Anwendung des
Verfahrens kann davon abhängiggemachtwerden,
daß der Arbeitgeber die Lohnsteuerübernimmtund
daß die Bezüge und die davon einbehaltene Lohn-
steuerbei einer Veranlagungund beim Lohnsteuer-
Jahresausgleich außer Betracht bleiben.
1) Die Vorschrift des $ 42 Abs. 2 Ziff. 4 ist erstmals für den Ver-

anlagungszeitraum 1970anzuwenden ($ 52 Abs. 15). Für den Ver-
anlagungszeitraum 1969ist die Vorschrift in der folgenden Fassung
anzuwenden:
„4. daß für Ehegatten, die beide Einkünfte aus nichtselbständiger

Arbeit bezogen haben und bei denen die Voraussetzungen für
eine Zusammenveranlagung nach $ 26 Abs. 1 vorliegen, ein ge-
meinsamer Lohnsteuer-Jahresausgleich durchgeführt wird."



3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsleuer)

8 43
Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge

(1) Bei den folgenden inländischen Kapitalerträ-
gen wird die Einkommensteuer durch Abzug vom
Kapitalertrag (Kapitalerlragsteuer) erhoben:
1. Gewinnanteilen (Dividenden), Zinsen, Ausbeuten

und sonstigen Bezügen aus Aktien, Kuxen,
Genußscheinen, Anteilen an Gesellschaften mit
beschränkter Haftung, an Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften und Kolonialgesellschaf-
ten, aus Anteilen an der Reichsbank und an
bergbautreibenden Vereinigungen, die die Rechte
einer juristischen Person haben. Dazu gehören
nicht Gewinnanteile und sonstige Bezüge im
Sinne des $ 3b und nicht Zinsen aus Wandel-
anleihen und Gewinnobligationen, soweit sie
unter Ziffer 3 oder Ziffer 5 fallen;

2. Einkünften aus der Beteiligung an einem Handels-
gewerbe als stiller Gesellschafter;

3. Zinsen aus im Geltungsbereich des Grundgesetzes
‘ oder in Berlin (West) nachdem20.Juni 1948-

in Berlin (West) nach dem 24. Juni 1948— und
vor dem1. April 1952 ausgegebenen Industrie-
obligationen und vor dem1. April 1952 ausge-
gebenen Wandelanleihen und Gewinnobligatio-
nen. Die Vorschrift des $ 3a Abs. 1 Ziff. 3 letzter
Satz bleibt unberührt;

4. Zinsen aus nach dem 31.März 1952 ausgegebe-
nen festverzinslichen Schuldverschreibungen und
Schatzanweisungen der Länder, Gemeinden und
Gemeindeverbände, wenn die Zinsen nicht nach
$ 3a Abs.1 Zilf.2 Buchstabe b oder Ziff. 4 steuer-
frei sind, unter folgenden Voraussetzungen:
a) Die Wertpapiere dürfen bis zur Dauer von

einschließlich drei Jahren nicht kündbar und
nicht rückzahlbar sein,

b) nach den Anleihebedingungen darf die Lauf-
zeit der Wertpapiere zu den bei der Ausgabe
vorgesehenen Zinsbedingungen für die Dauer
von weniger als drei Jahren nicht geändert
werden;

5. Zinsen aus anderen im Geltungsbereich des
Grundgesetzes oder in Berlin (West) nach dem
31. März 1952 ausgegebenen festverzinslichen
Wertpapieren (einschließlich der Wandelanleihen
und Gewinnobligationen) unter folgenden Vor-
aussetzungen:
a) Die Wertpapiere müssen spätestens innerhalb

eines Jahres nach der Ausgabe zum Handel
an einer Börse im GeltungsbereichdesGrund-
gesetzes oder in Berlin (West) zugelassen
werden,

b) die Wertpapiere dürfen auf die Dauer von
mindestens fünf Jahren nicht kündbar und
nicht rückzahlbar sein,

c) nach den Anleihebedingungen darf die Lauf-
zeit der Wertpapiere zu den bei der Ausgabe
vorgesehenen Zinsbedingungen für die Dauer
von fünf Jahren nicht geändert werden.
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Diese Vorschrift bezieht sich nicht auf Zinsen,
die nach $ 3a steuerfrei sind. Die in Buchstabe a
bezeichnete Voraussetzung gilt nicht für festver-
zinsliche Wertpapiere, die nach $ 33 des Gesetzes
über die Investitionshilfe der gewerblichen Wirt-
schaft zum Börsenhandel nicht zugelassen sind;

6. Zinsen aus Anleihen und Forderungen, die in ein
öffentliches Schuldbucheingetragen oder über
die Teilschuldverschreibungen ausgegeben sind,
wenn der Gläubiger der Kapitalerträge (Gläubi-
ger) im Zeitpunkt der Fälligkeit der Kapital-
erträge
a) Inhaber der Teilschuldverschreibung oder der

Forderung ist und im Inland weder einen
Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat oder

b) nicht der Inhaber der Teilschuldverschreibung
oder der Forderung ist, es sei denn, daß der
Gläubiger im Inland einen Wohnsitz oder
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat und bei
einer Teilschuldverschreibung, die bei einem
inländischen Kreditinstitut verwahrt wird, am
15.Tag vor der Fälligkeit der Kapitalerträge
der Inhaber der Teilschuldverschreibung ge-
wesen ist.

Bei Stückzinsen ist der Steuerabzug vorzuneh-
men, wenn der Veräußerer der Teilschuldver-
schreibung oder der Forderung im Zeitpunkt der
Auszahlung oder Gutschrift der Stückzinsen im
Inland weder einen Wohnsitz noch seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. Die Sätze 1 und 2 gel-
ten nicht für Kapitalerträge, die nach den $$ 3
und 3a steuerfrei sind oder nach den Ziffern 1
bis 5 dem Steuerabzug unterliegen, und nicht für
Zinsen aus Anleihen, die
a) auf Grund der Regelung von Goldmarkver-

bindlichkeiten mit spezifisch ausländischem
CharaktergemäßAnlage VII desAbkommens
über deutsche Auslandsschulden vom 27. Fe-
bruar 1953 (Bundesgesetzbl. II S. 333, 456) aus-
gegeben worden sind oder

b) vor dem 1. Januar 1965 ausgegeben worden
sind und deren Nennwert auf eine ausländi-
sche Währung lautet.

Die Vorschriften des $ 3a Abs.2 und 3 gelten für
Anleihen im Sinne der Ziffern 3 bis 5 entsprechend.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff. 4 und 5
gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinne des Ab-
satzes 1 Ziff. 4 und 5, die vor dem1. Januar 1955
ausgegeben worden sind.

(3) Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge sind auch
besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den in
Absatz 1bezeichneten Kapitalerträgen oder an deren
Stelle gewährt werden; das gilt auch für Stückzinsen
im Sinne des Absatzes 1 Ziff. 6 Satz 2.
(4) Kapitalerträge sind als inländische anzusehen,

wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder
Sitz im Inland hat. In den Fällen des Absatzes 1
Ziff, 6 Satz 2 sind Stückzinsen als inländische Kapi-
talerträge anzusehen, wenn der Schuldner der An-
leihe oder Forderung und die die Kapitalerträge
auszahlende Stelle ($ 45 Abs. 3 Ziff. 2) Wohnsitz,
Geschäftsleitung oder Sitz im Inland haben.
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(5) Die Vorschrilten des Absatzes 1 Ziff. 3 bis 5
und des Absatzes 2 gelten nicht für Zinsen aus
Anleihen, die im Saarland ausgegeben worden sind.

$ 44
Bemessung und Entrichtung der Kapitalertragsteuer

in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 1 bis 5
(1) Die Kapitalertragsteuer beträgt

1. in den Fällen des $ 43
Abs. 1 Ziff. 1 und 2

2. in den Fällen des $ 43
Abs.1 Ziff. 3 bis 5

der Kapitalerträge.
(2) (entfällt)
(3) Der Schuldner hat die Kapitalertragsteuer für

den Gläubiger einzubehalten. Er hat den Steuer-
abzug in dem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die
Kapitalerträge dem Gläubiger zufließen, und die
einbehaltenen Steuerabzüge innerhalb eines Monats
an das Finanzamt abzuführen. Der Steuerabzug ist
auch dann vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge
beim Gläubiger zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbstän-
diger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung
gehören.

25 vom Hundert,

30 vom Hundert

(4) Dem Steuerabzug unterliegen die vollen Kapi-
talerträge ohne Abzug.

(5) Der Gläubiger ist beim Steuerabzug vom Kapi-
talertrag (Kapitalertragsteuer)Steuerschuldner.Der
Schuldner der Kapitalerträge haftet aber für die Ein-
behaltung und Abführung der Kapitalertragsteuer.
Der Gläubiger (Steuerschuldner) wird nur in An-
spruch genommen,
1. wenn der Schuldner die Kapitalerträge nicht vor-

schriftsmäßig gekürzt hat oder
2. wenn der Gläubiger weiß, daß der Schuldner die

einbehaltene Kapitalertragsteuer nicht vorschrifts-
mäßig abgeführt hat und dies dem Finanzamt
nicht unverzüglich mitteilt.
(6) Durch Rechtsverordnung kann angeordnet

werden, daß bei bestimmten Gruppen von Steuer-
pflichtigen vom Steuerabzug vom Kapitalertrag
abgesehen werden kann, wenn sichergestellt ist,
daß dem für die Veranlagung jeweils zuständigen
Finanzamt die Kapitalerträge, von denen hiernach
der Steuerabzug nicht vorgenommen worden ist,
bekanntwerden.

$ 45
Bemessung und Entrichtung der Kapitaleriragsteuer

in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6
(1) In den Fällen des $ 43 Abs.1 Ziff.6 beträgt

die Kapitalertragsteuer 25 vom Hundert der Kapital-
erträge, soweit: nicht $ 44 Abs.1 Ziff. 2 anzuwenden
ist.

(2) Steuerschuldner der Kapitalertragsteuer ist in
den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 1 der Inhaber,
in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 2 der Ver-
äußerer der Teilschuldverschreibung oder der For-
derung.

(3) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle hat
die Kapitalertragsteuer für den Steuerschuldner ein-
zubehalten. Die die Kapitalerträge auszahlende
Stelle ist
1. in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 1

a) das Kreditinstitut mit Geschäftsleitung oder
Sitz im Inland oder die inländische Zweig-
stelle eines ausländischen Kreditinstituts im
Sinne des $ 53 des Gesetzes über das Kredit-
wesen vom 10. Juli 1961 (Bundesgesetzbl. I
S.881) — inländisches Kreditinstitut —, das
die Kapitalerträge dem Gläubiger oder einer
Stelle im Ausland auszahlt oder gutschreibt
oder

b) der Schuldner der Kapitalerträge, wenn er
ohne Einschaltungeines inländischenKredit-
instituts dem Gläubiger oder einer Stelle im
Ausland die Kapitalerträge auszahlt oder gut-
schreibt;

2. in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff.6 Satz 2 die
natürliche Person, Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse, die dem Veräußerer
die Stückzinsen auszahlt oder gutschreibt.

(4) Der Steuerabzug ist vorzunehmen
1. nach $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 1 Buchstabe a, wenn

a) eine Teilschuldverschreibungoder ein Anteil
an einer Sammelschuldbuchforderung bei einem
inländischen Kreditinstitut für eine natürliche
Person, die im Inland weder einen Wohnsitz
noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, ver-
wahrt oder verwaltet wird oder als Inhaber
einer Einzelschuldbuchforderung im öffent-
lichen Schuldbuch eine natürliche Person, die
im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren
gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingetragen ist,
und wenn die Kapitalerträge dem Inhaber
der Teilschuldverschreibung oder der Forde-
rung oder einer Stelle im Ausland ausgezahlt
oder gutgeschriebenwerden,oder

b) eine Teilschuldverschreibungoder ein Anteil
an einer Sammelschuldbuchforderung nicht bei
einem inländischen Kreditinstitut verwahrt
oder verwaltet wird und der Gläubiger zwar
nachweist, daß er der Inhaber der Teilschuld-
verschreibungoder der Forderung ist, aber
nicht nachweist, daß er einen Wohnsitz oder
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat,
oder

c) eine Teilschuldverschreibung,ein Anteil an
einer Sammelschuldbuchforderung oder eine
Einzelschuldbuchforderungals Inhaber zusteht
aa) einer Handelsgesellschaft,die im Inland

weder ihre Geschäftsleitungnoch ihren
Sitz hat, oder
einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
oder einer sonstigen Personenvereini-
gung, wenn nicht nachgewiesen wird, daß
alle Beteiligten der Gesellschaft oder
PersonenvereinigungeinenWohnsitz oder
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland
haben;

bb)



2. nach $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 1 Buchstabe b, wenn
der Gläubiger nicht nachweist, daß er der Inhaber
der Teilschuldverschreibung oder der Forderung
ist, oder daß er im Inland einen Wohnsitz oder
seinengewöhnlichenAufenthalt hat undbei einer
Teilschuldverschreibung, die bei einem inländi-
schen Kreditinstitut verwahrt wird, am 15.Tage
vor der Fälligkeit der Zinsen der Inhaber der
Teilschuldverschreibunggewesenist;

3, nach $ 43 Abs.1 Ziff.6 ‚Satz 2, wenn der Ver-
äußerernicht nachweist,daß er im Inland einen
Wohnsitz oder seinen gewöhnlichenAufenthalt
hat. Die Vorschrift der Ziffer 1 Buchstabec gilt
entsprechend.
(5) Die die KapitalerträgeauszahlendeStelle hat

den Steuerabzugin demZeitpunktvorzunehmen,in
dem die Kapitalerträge dem Gläubiger oder einer
Stelle im Ausland ausgezahltoder gutgeschrieben
werden. Die innerhalb eines Kalendervierteljahrs
einbehaltenenSteuerabzügesind jeweils bis zum
10.des dem Kalendervierteljahr folgendenMonats
an das Finanzamt abzuführen, das für die Be-
steuerungderdieKapitalerträgeauszahlendenStelle
nach dem Einkommen zuständig ist. $ 44 Abs. 3 letz-
ter Satz und Abs. 4 sind anzuwenden.
(6) Die die KapitalerträgeauszahlendeStelle haf-

tet für die Einbehaltung und Abführung der Kapital-
ertragsteuer. In den Fällen des $ 43 Abs.1 Ziff. 6
Satz 1 Buchstabe b hat der Gläubiger weder einen
Anspruch auf Anrechnung ($ 47 Abs.1 Ziff.2) noch
auf Erstattung der Kapitalertragsteuer, es sei denn,
daß ihm die Kapitalerträge als Nießbraucheroder
Pfandgläubiger,der zur Einziehung berechtigt ist,
zustehen und er nachweist, daß er und der Inhaber
der Teilschuldverschreibungoder der Forderung im
Zeitpunkt der Fälligkeit der Kapitalerträge einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland haben. Der Steuerschuldner wird nur in An-
spruch genommen, wenn die die Kapitalerträge aus-
zahlendeStelle die Kapitalerträgenicht vorschrifts-
mäßiggekürzthat.

4. Veranlagungvon Steuerpflichtigen
mit steuerabzugspflichtigen Einkünften

$ 46
Veranlagung bei Bezug von Einkünften

aus nichtselbständiger Arbeit
(1) Besteht das Einkommenganz oder teilweise

aus Einkünften aus nichtselbständigerArbeit, von
denenein Steuerabzugvorgenommenworden ist, so
wird eine Veranlagung stets durchgeführt, wenn das
Einkommen mehr als 24 000 Deutsche Mark beträgt.

(2) Bei Einkommen bis zu 24000 Deutsche Mark
wird eine Veranlagung nur durchgeführt,
1. wenn die Einkünfte, von denen der Steuerabzug

vom Arbeitslohn nicht vorgenommen worden ist,
insgesamtmehrals 800DeutscheMark betragen;

2. wenn in dem Einkommen Einkünfte aus mehr als
einem Dienstverhältnis enthalten sind, die dem
Steuerabzug vom Arbeitslohn unterlegen haben,
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und der zu versteuernde Einkommensbetrag ($ 32
Abs. 1)
a) bei Personen, bei denen die Einkommensteuer

nach $ 32a Abs.2 oder 3 zu ermitteln ist,
16000 Deutsche Mark,

_b) bei den nicht unter Buchstabe a fallenden Per-
sonen 8 000 Deutsche Mark

übersteigt;
3. wenn in den Einkünften aus nichtselbständiger

Arbeit eines Steuerpflichtigen Versorgungsbezüge
im Sinne des $ 19 Abs.3 aus mehr als einem
früherenDienstverhältnisenthaltensind und die
Summeder Versorgungsbezügedes Steuerpflich-
tigen im Veranlagungszeitraum9600 Deutsche
Mark übersteigt;
wenn nach$ 40Abs. 1 Ziff.5 bei der Berechnung
der Lohnsteuer ein sich voraussichtlich für den
Veranlagungszeitraum ergebenderVerlust aus
Vermietung und Verpachtung vom Arbeitslohn
abgezogen worden ist;

5. wennder EhegattedesArbeitnehmersnach$26c
zu veranlagenist!);

6. wenn die Ehe des Arbeitnehmers im Veranla-
gungszeitraumdurch Tod, Scheidungoder Auf-
hebung aufgelöst worden ist und er oder sein
Ehegatteder aufgelöstenEhe im Veranlagungs-
zeitraumwieder geheiratethat!);

7. wenn der Arbeitnehmer oder sein Ehegatte ge-
trennte Veranlagung nach den $$ 26, 26a bean-
tragt;

>

8. wenn die Veranlagung beantragt wird
a) zur AnwendungderVorschriftendes$ 34,
b) zur Berücksichtigungvon Verlusten aus einer

anderenEinkunftsartals derjenigenausnicht-
selbständiger Arbeit, falls die Einkünfte, von
denender Steuerabzugvom Arbeitslohn nicht
vorgenommenworden ist, zusammeneinen
Verlustbetrag ergeben,

c) zur Berücksichtigung von Verlustabzügen
(810d),

d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer auf
die Steuerschuld.

(3) In denFällen desAbsatzes2 Ziff. 2 bis 7 und 8
Buchstabena, c und d ist ein Betrag in Höhe der
Einkünfte, von denen der Steuerabzug vom Arbeits-
lohn nicht vorgenommenworden ist, vom Einkom-
men abzuziehen, wenn diese Einkünfte insgesamt
nicht mehr als 800Deutsche Mark betragen.
(4) Liegen die Voraussetzungender Absätze 1

und 2 nicht vor, so gilt die Einkommensteuer, die
auf die Einkünfte ausnichtselbständigerArbeit ent-
fällt, für den Arbeitnehmer als abgegolten, wenn
seine Haftung erloschen ist ($ 38 Abs. 3).
(5) Durch Rechtsverordnung kann in den Fällen

des Absatzes 2 Ziff. 1 bis 7, in denen die Einkünfte,
von denen der Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht
vorgenommenworden ist, denBetragvon 800Deut-
scheMark übersteigen, die Besteuerung so gemildert
werden, daß auf die volle Besteuerung dieser Ein-
künfte stufenweise übergeleitet wird.
1) Die Vorschriften des $ 46 Abs. 2 Ziff. 5 und 6 sind erstmals für

den Veranlagungszeitraum 1970anzuwenden ($52 Abs. 15).
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$ Aba
Besondere Behandlung von Einkünften aus Land-
und Forsiwirischaft, Gewerhebetrieb oder Kapital-
vermögen im Sinne des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 5
Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Land- und

Forstwirtschaft, Gewerbebelrieb oder Kapitalver-
mögen ist durch den Steuerabzug vom Kapitalertrag
abgegolten, soweit es sich um Kapitalerträge im
Sinne des &$43 Abs.1 Ziff.3 bis 5 handelt und die
Haftung des Steuerpflichligen erloschen ist. Auf An-
trag des Steuerpflichligen ist von der Anwendung
des Salzes 1 abzusehen und die Veranlagung der
Einkünfte im Sinne des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 5 zu-
sammen mit den übrigen Einkünften vorzunehmen.
Dem Antrag ist zu entsprechen, auch wenn in Fällen
des $ 46 Abs. 2 Ziff. 1 die Grenze von 800 Deutsche
Mark nicht erreicht ist. $ 46 Abs. 3 gilt bei einem
Arbeitnehmer entsprechend.

5. Abschlußzahlung

8 47
(1) Auf die Einkommensteuerschuld werden ange-

rechnet
1. die für den Veranlagungszeitraum entrichteten

Vorauszahlungen,
2. die durch Steuerabzug einbehaltenen Beträge, so-

weit sie auf die im Veranlagungszeitraum bezo-
genen Einkünfte entfallen.
(2) Ist die Einkommensteuerschuld größer als die

Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so ist der Unterschiedsbetrag, soweit er den im
Veranlagungszeitraum und nach $ 35 Abs. 2 Sätze 3
und A nach Ablauf des Veranlagungszeitraums fällig
gewordenen,aber nicht entrichtetenVorauszahlun-
gen entspricht, sofort, im übrigen innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabedes Steuerbescheidszu
entrichten (Abschlußzahlung).

(3) Ist die Einkommensteuerschuld kleiner als die
Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so wird der Unterschiedsbetrag nach Bekannt-
gabe des Steucrbescheids dem Steuerpflichtigen nach
seiner Wahl entweder auf seine Steuerschuld gut-
geschrieben oder zurückgezahlt.

VI. Besteuerung nach dem Verbrauch

$ 48
(1) Der Steuerpflichtige kann nach dem Verbrauch

besteuert werden, wenn der Verbrauch im Kalender-
jahr 10000 Deutsche Mark überstiegen hat und um
mindestens die Hälfte höher ist als das Einkommen.
Der Betrag von 10000 Deutsche Mark erhöht sich
um je 2000 Deutsche Mark für jedes Kind, für das
dem Steuerpflichtigen ein Kinderfreibetrag nach $ 32
Abs. 2 zusteht oder gewährt wird.

(2) Zum Verbrauch gehören alle Aufwendungen
des Steuerpflichtigen für seinen Haushalt und für
seine Lebensführung und die Lebensführung seiner
Angehörigen.

(3) Zum Verbrauch gehören nicht
1. die Sonderausgaben ($ 10Abs. 1);
2. die Steuern vom Einkommen und sonstige Per-

sonensteuern;
3. Ausgaben für Aussteuern oder Ausstattungen,

soweit sie das den Verhältnissen des Steuer-
pflichtigenentsprechendeMaß nicht überstiegen
haben;

4. Ausgaben für politische, künstlerische, mildtätige,
kirchliche, religiöse, wissenschaftliche und ge-
meinnützige Zwecke;

5. Ausgaben, die durch Krankheiten, Todesfälle
oder Unglücksfälle oder durch körperliche oder
geistige Gebrechen verursacht sind;

6. Aufwendungen,die durch Geburt eines Kindes
entstanden sind;

7. außerordentliche Aufwendungen, die durch den
Unterhalt oder die Erziehung eines Kindes oder
den Unterhalt eines bedürftigen Angehörigen
entstanden sind;

8. Aufwendungen aus 'sozialen Beweggründen für
Arbeitnehmer oder frühere Arbeitnehmer oder
für ihre Angehörigen;

9, der Teil des Verbrauchs, den der Steuerpflichtige
bestritten hat
a) aus Einkommen, das er in den letzten drei

Jahren versteuert, aber nicht verbraucht hat,
b) aus Einnahmen, die nach den $$ 3 bis 3b

steuerfrei sind, oder aus Bezügen, die dem
Steuerpflichtigen nach $ 22 Ziff. 1 Satz 2 nicht
zuzurechnen sind.

(4) Die Einkommensteuer nach dem Verbrauch
beträgt nur die Hälfte der Steuer, die sich aus der
Einkommensteuertabelle ergibt. Wenn der sich da-
nach ergebendeSteuerbetraggeringer ist als der
Steuerbetrag, der sich bei Zugrundelegung des Ein-
kommensergeben würde, so ist der Besteuerung
nicht der Verbrauch, sondern das Einkommen zu-
grunde zu legen.

VI. Besteuerung
beschränkt Steuerpflichtiger

$&49
Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte

(1) Inländische Einkünfte im Sinne der beschrän-
ten Einkommensteuerpflicht ($ 1 Abs. 2) sind
1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen Land-

und Forstwirtschaft (88 13, 14);
2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb ($$ 15, 16), für den

im Inland eine Betriebstätte unterhalten wird
oder ein ständiger Vertreter bestellt ist, und
Einkünfte aus der Veräußerung eines Anteils an
einer inländischen Kapitalgesellschaft ($ 17);

3. Einkünfte aus selbständigerArbeit ($ 18),die im
Inland ausgeübt oder verwertet wird oder wor-
den ist;

4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ($ 19),
die im Inland ausgeübtoder verwertetwird oder
worden ist, und Einkünfte, die aus inländischen
öffentlichen Kassen einschließlich der Kassen der



Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bun-
desbank mit Rücksicht auf ein gegenwärtiges oder
früheres Dienstverhällnis gewährt werden;

3. Einkünfte aus Kapilalvermögen im Sinne des $ 20
Abs. 1 Zilf.1 und 2, wenn der Schuldner Wohn-
sitz, Geschäftsleitungoder Sitz im Inland hat,
und Einkünfte im Sinne des $ 20 Abs.1 Ziff. 3
und 4, wenn
a) das Kapitalvermögen durch inländischen

Grundbesitz, durch inländische Rechte, die den
Vorschriften des bürgerlichen Rechts über
Grundslücke unterliegen, oder durch Schiffe,
die in ein inländisches Schiffsregister einge-
tragen sind, unmittelbar oder mittelbar ge-
sichert ist,

b) das Kapitalvermögen in Anleihen und Forde-
rungenbestcht,die in ein öffentlichesSchuld-
buch eingetragen oder über die Teilschuld-
verschreibungen ausgegeben sind, und der
Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder
Sitz im Inland hat. Das gilt nicht
aa) für Kapitalerträge aus Anleihen, bei denen

der Steuerabzugvom Kapitalertrag nach
$ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Jetzter Satz nicht vorzu-
nehmen ist,

bb) für Kapitalerträge aus festverzinslichen
Wertpapieren im Sinne des $ 43 Abs.1
Zitf.3 bis 5 (ausgenommenWandelan-
leihen und Gewinnobligationen) und

cc) für Kapitalerträge, die Personen im Sinne
des $ 1 Abs. 3 zufließen;

6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
($ 21), wenn das unbewegliche Vermögen, die
Sachinbegriffe oder Rechte im Inland belegen
oder in ein inländisches öffentliches Buch oder
Register eingetragensind oder in einer inländi-
schen Betriebstätte verwertet werden;

7. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Ziff. 1, so-
weit sie dem Steuerabzug unterworfen werden;

8. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Ziff. 2,
soweit es sich um Spekulationsgeschäfte mit
inländischen Grundstücken oder mit inländischen
Rechten handelt, die den Vorschriften des bürger-
lichen Rechts über Grundstücke unterliegen.
(2) Abweichend von Absatz 1 Ziff. 2 sind Ein-

künfte steuerfrei, die ein Steuerpflichtiger mit
Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in einem
ausländischen Staat durch den Betrieb eigener oder
gecharterter Schiffe oder Luftfahrzeuge aus einem
Unternehmen bezieht, dessen Geschäftsleitung sich
in dem ausländischen Staat befindet. Voraussetzung
für die Steuerbefreiung ist, daß dieser ausländische
Staat Steuerpflichtigen, die ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des
Grundgesetzes oder Berlin (West) haben, eine ent-
sprechende Steuerbefreiung für derartige Einkünfte
gewährt.

N)
Sondervorschriften für beschränkt Steuerpflichtige
(1) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Betriebs-

ausgaben ($ 4 Abs.4 bis 7) oder Werbungskosten
($ 9) nur insoweit abziehen, als sie mit inländischen
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Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang ste-
hen. Die Vorschrift des $ 10 ist nur hinsichtlich der
als Sonderausgaben abzugsfähigen Teile der Ver-
mögensabgabe anzuwenden. Die Vorschrift des
$ 10d ist nur anzuwenden, wenn die in dieser Vor-
schrift bezeichneten Verluste in wirtschaftlichem
Zusammenhangmit inländischenEinkünften stehen
und der Gewinn auf Grund im Inland ordnungs-
mäßig geführter Bücher nach $ 4 Abs. 1 oder nach
$ 5 ermittelt wird. Die Vorschriften des $ 34 sind
nur insoweit anzuwenden, als sie sich auf Gewinne
aus der Veräußerung eines land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebs ($ 14), eines Gewerbebetriebs
($ 16),einer wesentlichen Beteiligung ($ 17) oder auf
Veräußerungsgewinne im Sinne des $ 18 Abs. 3 be-
ziehen. Die übrigen Vorschriften der $$ 10 und 34
und die Vorschriften der $$ 9a, 10c, 32, 32a Abs. 3,
88 33 und 33 a sind nicht anzuwenden.

(2) Bei Einkünften, die dem Steuerabzug unter-
liegen, und bei Einkünften im Sinne des $ 20 Abs. i
Ziff.3 und 4 ist für beschränkt Steuerpflichtige ein
Ausgleich ($ 2 Abs.2) mit Verlusten aus anderen
Einkunftsarten nicht zulässig.

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich bei be-
schränkt Steuerpflichtigen, die veranlagt werden,
nach $ 32a Abs.1, dabei ist ein Sonderfreibetrag
von 840 Deutsche Mark vom Einkommen abzu-
ziehen. Die Einkommensteuerbeträgt mindestens
25 vom Hundert des Einkommens.

(4) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem
Steuerabzug vom Arbeitslohn oder vom Kapital-
ertrag oder demSteuerabzugauf Grund des $ 50a
unterliegen, gilt bei beschränkt Steuerpflichtigen
durch den Steuerabzugals abgegolten,wenn die
Einkünfte nicht Betriebseinnahmen eines inländi-
schen Betriebs sind. Die Höhe der Lohnsteuer wird
durchRechtsverordnungbestimmt.
(5) Das Finanzamtkann die Einkommensteuerbei

beschränkt Steuerpflichtigen ganz oder zum Teil er-
lassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn
es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig
ist oder eine gesonderteBerechnungder Einkünfte
besonders schwierig ist.

(6) Die Absätze 1 bis 5 mit Ausnahme des Ab-
satzes 3 Satz 2 gelten auch im Fall des $ 1 Abs. 3.

8 50a
Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen

(1) Bei beschränkt steuerpflichtigen Mitgliedern
des Aufsichisrats (Verwaltungsrats) von inländi-
schen Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaf-
ten auf Aktien, Berggewerkschaften, Gesellschaften
mit beschränkterHaftung und sonstigen Kapital-
gesellschaften, Genossenschaften und Personenver-
einigungen des privaten und des öffentlichen Rechts,
bei denen die Gesellschafter nicht als Unternehmer
(Mitunternehmer) anzusehen sind, unterliegen die
Vergütungen jeder Art, die ihnen von den genann-
ten Unternehmungen für die Überwachung der Ge-
schäftsführung gewährt werden (Aufsichisratsver-
gütungen), dem Steuerabzug (Aufsichtsratsteuer).
(2) Die Aufsichtsratsteuer beträgt
30 vom Hundert der Aufsichtsratsvergütungen.
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(3) Dem Steuerabzug unterliegt der volle Betrag
der Aufsichtsratsvergülung ohne jeden Abzug. Wer-
den Reisekosten (Tagegelder und Fahrtauslagen)
besonders gewährt, so gehören sie zu den Aufsichts-
ratsvergütungen nur insoweit, als sie die tatsäch-
lichen Auslagen übersteigen.

(4) Die Einkommensteuer wird bei beschränkt
Steuerpflichtigen im Wege des Steuerabzugs er-
hoben
a) bei Einkünften aus der Ausübung oder Verwer-

tung einer Tätigkeit als Künstler, Berufssportler,
Schriftsteller, Journalist oder Bildberichterstatter
einschließlichsolcher Tätigkeiten für den Rund-
funk oder Fernsehfunk {$49 Abs. 1 Ziff. 2 bis 4),

b) bei Einkünften, die aus Vergütungen für die
Nutzung oder das Recht auf Nutzung von Ur-
heberrechten und gewerblichen Schutzrechten
sowie von Plänen, Mustern, Verfahren und ge-
werblichen Erfahrungen und Kenntnissen her-
rühren ($ 49 Abs. 1 Ziff. 2, 3 und 6).

Der Steuerabzug beträgt
25 vom Hundert der Einnahmen.

Soweit die Tätigkeit im Sinne des Buchstaben a im
Inland ausgeübt wird oder worden ist,
beträgt der Steuerabzug

15 vom Hundert der Einnahmen.
(5) Der Schuldner der Aufsichlsratsvergütung

(Absatz 1}oder der Vergütungen (Absatz 4) hat den
Steuerabzugfür Rechnung des beschränkt steuer-
pflichtigen Gläubigers (Steuerschuldner) in dem
Zeitpunkt vorzunehmen,in dem die Aufsichtsrats-
vergütung oder die Vergütungen dem Gläubiger
zufließen. Er hat die innerhalb eines Kalender-
vierteljahrs einbehaltene Steuer jeweils bis zum
10.des dem Kalendervierteljahr folgendenMonats
an das für ihn zuständige Finanzamt abzuführen.
Der beschränkt Steuerpflichtige ist beim Steuerabzug
von Aufsichtsratsvergütungen oder von Vergütun-
gen Steuerschuldner. Der Schuldner der Aufsichts-
ratsvergütungen oder der Vergütungen haftet aber
für die Einbehaltung und Abführung der Steuer. Der
Steuerschuldner wird nur in Anspruch genommen,
1. wenn der Schuldner der Aufsichtsratsvergütung

oder der Vergütungen diese nicht vorschrifts-
mäßig gekürzt hat oder

2. wenn der beschränkt steuerpflichtige Gläubiger
weiß, daß der Schuldner die einbehaltene Steuer
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat, und dies
dem Finanzamt nicht unverzüglich mitteilt.
(6) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt wer-

den,daßbei Vergütungenfür die Nutzung oder das
Recht auf Nutzung von Urheberrechten (Absatz 4
Buchstabe b), wenn die Vergütungen nicht unmittel-
bar an den Gläubiger, sondern an einen Beauftrag-
ten geleistetwerden, an Stelle des Schuldnersder
Vergütung der Beauftragte die Steuer einzubehalten
und abzuführen hat und für die Einbehaltung und
Abführung haftet.

(7) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer
von beschränkt steuerpflichtigen Einkünften, soweit
diesenicht bereitsdemSteuerabzugunterliegen,im

Wege des Steuerabzugs erheben, wenn dies zur
Sicherstellung des Steueranspruchs zweckmäßig ist.
Das Finanzamt bestimmt hierbei die Höhe des
Steuerabzugs.

VII. Ermächtigungs- und Schlußvorschriften

$ 51
Ermächtigung

(1) Die Bundesregierungwird ermächtigt,mit Zu-
stimmung des Bundesrates
1. zur Durchführung dieses Gesetzes Rechtsverord-

nungen zu erlassen, soweit dies zur Wahrung der
Gleichmäßigkeitbei der Besteuerung,zur Besei-
tigung von Unbilligkeiten in Härtefällen oder zur
VereinfachungdesBesteuerungsverfahrenserfor-
derlichist, und zwar:
a) über die Abgrenzungder Steuerpflicht,
b) über die Ermittlung der Einkünfte und die

Feststellung des Einkommens einschließlich
der abzugsfähigenBeträge,

c) über die Veranlagung, die Anwendung der
Tarifvorschriften und die Regelung der Steuer-
entrichtung einschließlich der Steuerabzüge,

d) über die Besteuerungder beschränktSteuer-
pflichtigen einschließlich eines Steuerabzugs;

2. Vorschriften durch Rechtsverordnung zu erlassen
a) über die sich aus der Aufhebung oder Ände-

rung von Vorschriften dieses Gesetzes eT-
gebenden Rechtsfolgen, soweit dies zur Wah-
rung der Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung
oder zur Beseitigung von Unbilligkeiten in
Härtefällen erforderlich ist;

b) nach denen für jeweils zu bestimmende Wirt-
schaftsgüterdes Umlaufsvermögenseine den
steuerlichenGewinn minderndeRücklage für
Preissteigerungen in Höhe eines Vomhundert-
satzes des sich nach $ 6 Abs. 1 Ziff, 2 Satz 1 er-
gebenden Werts dieser Wirtschaftsgüter zu-
gelassen werden kann, wenn ihre Börsen- oder
Marktpreise (Wiederbeschaffungspreise) am
Bilanzstichtag gegenüber den Börsen- oder
Marktpreisen (Wiederbeschaffungspreisen) am
vorangegangenen Bilanzstichtag wesentlich
gestiegensind. Der Vomhundertsatzist nach
demUmfangdieser Preissteigerungzu be-
stimmen; dabei ist ein angemessener Teil der
Preissteigerung unberücksichtigt zu lassen.
Die Rücklage für Preissteigerungen ist späte-
stens bis zum Ende des auf die Bildung fol-
genden sechsten Wirtschaftsjahrs gewinn-
erhöhend aufzulösen. Bei wesentlichen Preis-
senkungen, die auf die Preissteigerungen im
Sinne des Satzes 1 folgen, kann die volle oder
teilweise Auflösung der Rücklage zu einem
früheren Zeitpunkt bestimmt werden;

c) über eine Beschränkung des Abzugs von Aus-
gaben zur Förderung steuerbegünstigter
Zwecke im Sinne des $ 10b auf Zuwendungen
an bestimmte Körperschaften, Personenver-
einigungen oder Vermögensmassen sowie über
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eine Anerkennung gemeinnütziger Zwecke als
besonders förderungswürdig;
über eine Ermäßigungder.Einkommensteuer
bis auf die Hälfte bei Einkünften, die freie
Erfinder aus volkswirtschaftlich wertvollen
Versuchen oder Erfindungen haben, und über
den Abzug der durch die Erfindertätigkeit ver-
ursachten Aufwendungen und Verluste sowie
über das zeitliche Ausmaß dieser Begünsti-
gungen;
über eine Ermäßigungder Lohnsteuerbis auf
die Hälfte für Vergütungen, die Arbeitgeber
ihren Arbeitnehmern für schutzfähige und aus
der Arbeit desArbeitnehmersim Betrieb ent-
standene Erfindungen zahlen, sowie über die
Abgeltung der Einkommensteuer im Fall der
Veranlagung;
über die volle oder teilweise Steuerfreiheit
von Prämien für Verbesserungsvorschläge,
die Arbeitgeber an ihre Arbeitnehmer zahlen,
soweit sich die Prämie in mäßigem Rahmen
hält undMißbräucheausgeschlossensind;
über die FestsetzungabweichenderVoraus-
zahlungstermine;
nach denen Steuerpflichtige, die eine im be-
sonderen Maße der minderbemittelten Bevöl-
kerung dienende private Krankenanstalt
betreiben, der Abnutzung unterliegende Wirt-
schaftsgüter, die zum Anlagevermögen dieser
Anstalten gehören, in Höhe eines Vomhun-
Gertsatzes der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten abschreiben können,
über die Abschreibungsfreiheitzur Förderung
des Baues von Landarbeiterwohnungen und
über eine Steuerermäßigung beim Bau von
Heuerlings- und Werkwohnungen für länd-
liche Arbeiter,
über eine Abschreibungsfreiheit oder Steuer-
ermäßigungen für bestimmte Wirtschafts-
gebäude, für Um- und Ausbauten an Wirt-
schaftsgebäuden, für Hofbefestigungen und
Wirtschaftswege, für bestimmte bewegliche
Güter des Anlagevermögens einschließlich
Betriebsvorrichtungen bei buchführenden und
nichtbuchführenden Land- und Forstwirten,
Dabei ist für diese Wirtschaftsgebäude sowie
für Um- und Ausbauten von einer höchstens
30jährigen Nutzungsdauer auszugehen. Die
Abschreibungsfreiheit oder Steuerermäßigung
kann auch bei Zuschüssen zur Finanzierung
der Anschaffung oder Herstellung von Wirt-
schaftsgütern im Sinne des Satzes 1 zugelassen
werden, wenn mit den Zuschüssen ein Recht
auf Mitbenutzung dieser Wirtschaftsgüter er-
worben wird. Die Abschreibungsfreiheit oder
Steuerermäßigung auf Grund der vorstehen-
den Fassung dieser Ermächtigung kann erst-
mals für Wirtschaftsjahre zugelassen werden,
die im Veranlagungszeitraum1964beginnen;
über Sonderabschreibungenbei Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens, die unmittelbar
und ausschließlich dazu dienen, Schädigungen
durch Abwässer zu verhindern, zu beseitigen

m)
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oder zu verringern, und die in der Zeit vom
1.Januar 1955bis zum 31.Dezember 1974 von
Steuerpflichtigen, die den Gewinn auf 'Grund
ordnungsmäßiger Buchführung nach $4 Abs. 1
oder $ 5 ermitteln, angeschafft oder hergestellt
werden. Voraussetzung ist, daß die Anschaf-
fung oder Herstellung der Wirtschaftsgüter
im öffentlichen Interesse erforderlich ist. Die
Sonderabschreibungen können im Wirtschafts-
jahr der Anschaffung oder Herstellung und in
den vier folgenden Wirtschaftsjahrenneben
den Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 in
Anspruch genommen werden, und zwar

bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens

bis zu insgesamt50vomHundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Sie können bereits für Anzahlungen auf An-
schaffungskosten und für Teilherstellungs-
kosten zugelassen werden. Die Sonder-
abschreibungen können auch bei Zuschüssen
zur Finanzierung der Anschaffungoder Her-
stellung von Wirtschaftsgütern im Sinne des
Satzes 1 zugelassen werden, wenn mit den
Zuschüssen ein Recht auf Mitbenutzung dieser
Wirtschaftsgüter erworben wird. Bei Wirt-
schaftsgütern, für die von den Sonderabschrei-
bungen Gebrauch gemacht wird, sind die Ab-
setzungen für Abnutzung nach $7 in gleichen
Jahresbeträgen vorzunehmen. Die Sonder-
abschreibungen sind nicht zuzulassen für Wirt-
schaftsgüter,die im RahmenderNeuerrichtung
von Betrieben oder Betriebstätten angeschafft
oder hergestellt werden;
nach denen jeweils zu bestimmende Wirt-
schaftsgüter des Umlaufsvermögens auslän-
discher Herkunft, welche die nachstehend be-
zeichneten Voraussetzungen erfüllen und nach
dem Erwerb weder bearbeitet noch verarbeitet
worden sind, statt mit dem sich nach $ 6 Abs. 1
Ziff. 2 ergebendenWert mit dem folgenden
Wert angesetzt werden können:
aa) Wirtschaftsgüter, deren Preis auf dem

Weltmarkt wesentlichen Schwankungen
unterliegt, mit einem Wert, der bis zu
20 vom Hundert unter den Anschaffungs-
kosten oder dem niedrigeren Börsen- oder
Marktpreis (Wiederbeschaffungspreis) des
Bilanzstichtags liegt,

bb) Wirtschaftsgüter, die wegen ihrer beson-
deren volkswirtschaftlichen Bedeutung zur
Deckung des Bedarfs der deutschen Wirt-
schaft erforderlich sind (Waren des volks-
wirtschaftlich vordringlichen Bedarfs), mit
einem Wert, der bei einem Mehrbestand
an diesen Waren bis zu 30 vom Hundert
und bei dem übrigenBestandbis zu
20 vom Hundert unter den Anschaffungs-
kosten oder dem niedrigeren Börsen- oder
Marktpreis (Wiederbeschaffungspreis) des
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Bilanzstichlags Hegt; statt des Abschlags
auf einen Mehrbestand kann bei den ein-
zelnen Waren des volkswirtschaftlich vor-
dringlichen Bedarfs ein Abschlag bis zu

» 30 vom Hundert von den Anschaffungs-
kosten oder dem niedrigeren Börsen- oder
Marktpreis (Wiederbeschaffungspreis) des
Bilanzstichtagszugelassenwerden,soweit
diese Waren im Geltungsbereichdieses
Gesetzes neben den handelsüblichen Vor-
räten eingelagert werden und nur unter
besonders zu bestimmenden Bedingungen
dem Lager (Sonderlager) entnommen wer-
den können.
Ein Mehrbestand ist anzunehmen, soweit
der mengenmäßige Bestand der Waren am
Schluß des Wirtschaftsjahrs im einzelnen
und insgesamtdenBestandan einemnoch
zu bestimmenden Zeitpunkt, der nach dem
31. Dezember 1954 liegt, übersteigt. Hier-
bei sind nur Waren zu berücksichtigen,
die sich im Geltungsbereich dieses Geset-
zes befinden.

Der Wertansatz nach Doppelbuchstabe bb kann
nur in Wirtschaftsjahren zugelassen werden,
die vor dem 1. Januar 1972 enden. Erfüllen
Wirtschaftsgüter die Voraussetzungen zu Dop-
pelbuchstabe aa und zu Doppelbuchstabe bb,
so kann der Wertansatz nach Wahl des Steuer-
pflichtigen entweder nach Doppelbuchstabe aa
oder nach Doppelbuchstabe bb zugelassen
werden. Für Wirtschaftsgüter, für die das Land
Berlin vertraglichdasmit der Einlagerungver-
bundene Preisrisiko übernommen hat, ist ein
Wertansatz nach Doppelbuchstabe au oder
nach Doppelbuchstabe bb nicht zulässig;
über Sonderabschreibungen
aa) im Tiefbaubetrieb des Steinkohlen-, Pech-

kohlen-, Braunkohlen- und Erzbergbaues
bei Wirtschafisgütern des Anlagevermö-
gens unter Tage und bei bestimmtenmit
dem Grubenbetrieb unter Tage in unmit-
telbarem Zusammenhang stehenden, der
Förderung, Seilfahrt, Wasserhaltungund
Wetterführung sowie der Aufbereitung
des Minerals dienenden Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens über Tage, soweit
die Wirtschaftsgüter
für die Errichtung von neuen Förder-
schachtanlagen, auch in Form von An-
schlußschachtanlagen,
für die Errichtung neuer Schächte sowie
die Erweiterung des Grubengebäudes
und den durch Wasserzuflüsse aus still-
liegenden Anlagen bedingten Ausbau
der Wasserhaltung bestehender Schacht-
anlagen,
für Rationalisierungsmaßnahmen in der
Hauptschacht-, Blindschacht-, Strecken-
und Abbauförderung, im Streckenvor-
trieb, in der Gewinnung, Versatzwirt-
schaft, Seilfahrt, Wetterführung und
Wasserhaltung sowie in der Aufberei-
tung,

für die Zusammenfassung von mehreren
Förderschachtanlagen zu einer einheit-
lichen Förderschachtanlage
und
für den Wiederaufschluß stilliegender
Grubenfelder und Feldesteile,

bb) im Tagebaubetrieb des Braunkohlen- und
Erzbergbaues
bei bestimmtenWirtschaftsgüterndesbe-
weglichen Anlagevermögens (Grubenauf-
schluß, Großgeräte und im Erzbergbau
auch Aufbereitungsanlagen), die für die
Erschließung neuer Tagebaue und beim
Ubergang zum Tieftagebau für die Frei-
legung und Gewinnung der Lagerstätte

von Steuerpflichtigen,die den Gewinn auf
Grund ordnungsmäßiger Buchführung nach $5
ermitteln, nach dem 31. Dezember 1955 ganz
oder zum Teil angeschafft oder hergestellt
werden. Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme der Sonderabschreibungen ist, daß mit
der Durchführung der bezeichneten Vorhaben
vor dem 1. Januar 1961 begonnen und ihre
Förderungswürdigkeit von der obersten Lan-
C>sbehörde für Wirtschaft im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Wirtschaft be-
scheinigtwordenist. An die Stelle des1. Ja-
nuar 1961 tritt für die in Doppelbuchstabe aa
bezeichneten Vorhaben der 1. Januar 1972.Die
Sonderabschreibungen können im Wirtschafts-
jahr der Anschaffung oder Herstellung und
den vie. folgenden Wirtschaftsjahren

bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens

bis zu insgesamt50vomHundert
und bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern
desAnlagevermögens

bis zu insgesamt30vomHundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten in
Anspruch genommen werden. Daneben sind
die Absetzungen für Abnutzung nach $7 vor-
zunehmen. Von den Sonderabschreibungen
darf nichtmehrGebrauchgemachtwerden für
Wirtschaftsgüter, die bei der Errichtung von
neuen Förderschachtanlagen (auch im Zusam-
menhang mit dem Wiederaufschluß stilliegen-
der Grubenfelder und Feldesteile), jedoch
nicht in der Form von Anschlußschachtanlagen,
nach dem 31.Dezember 1972und in den übri-
gen Fällen nach dem 31. Dezember 1965 an-
geschafft oder hergestellt werden. An die
Stelle des 31. Dezember 1965 tritt bei begün-
stigten Vorhaben, mit deren Durchführung
nach dem 31.Dezember 1960begonnen worden
ist, der 31. Dezember 1972. Bei nach diesen
Stichtagen angeschafften oder hergestellten
Wirtschaftsgütern können die Sonderabschrei-
bungen für die vor diesen Stichtagen aufge-
wendeten Anzahlungen auf Anschaffungs-
kosten oder Teilherstellungskosten zugelas-
sen werden. Bei Wirtschaftsgütern, für die von
den Sonderabschreibungen Gebrauch gemacht
wird, sind die Absetzungen für Abnutzung
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nach $ 7 in gleichen Jahresbeträgen vorzuneh-
men.
Bei den begünstigten Vorhaben im Tagebau-
betrieb des Braunkohlen- und Erzbergbaus
kann außerdemzugelassenwerden, daß die
vor dem 1. Januar 1966aufgewendeten Kosten
für den Vorabraum bis zu 50 vom Hundert als
sofort abzugsiähige Betriebsausgaben behan-
delt werden;
über Sonderabschreibungen bei beweglichen
Wirtschaftsgülern des Anlagevermögens, die
unmittelbar und ausschließlich dazu dienen,
die Verunreinigung der Luft zu verhindern,
zu beseitigen oder zu verringern, und die in
der Zeit vom 1. Januar 1957bis zum 31. De-
zember 1974 von Steuerpflichtigen, die den
Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung nach $ 4 Abs. 1 oder $ 5 ermitteln, an-

abschreibungen können auch zugelassen wer-
den,wenn auf Grund behördlicherAnordnung
ausschließlichaus Gründen der Luftreinhal-
tung bei Feuerungs- oder Dampfkesselanlagen
sowie bei Anlagen, bei denen durch chemische
Verfahren Luftverunreinigungen entstehen,
Umstellungen oder Veränderungen vorgenom-
men oder Schornsteine errichtet oder aufge-
stockt oder Anschlüsse an eine Fernwärmever-
sorgungsanlage vorgenommen werden. Die
Sonderabschreibungen können im Wirtschafts-
jahr der Anschaffung oder Herstellung und in
den vier folgenden Wirtschaftsjahren neben
den Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 bis
zu insgesamt 50 vom Hundert der Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten in Anspruch
genommen werden. Sie können bereits für
Anzahlungen auf Anschaffungskosten und für
Teilherstellungskosten zugelassen werden.
Bei Wirtschaftsgütern, für die von den Sonder-
abschreibungen Gebrauch gemacht wird, sind
die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 in
gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen. Vor-
aussetzung für die Inanspruchnahme der Son-
deräbschreibungen ist, daß die Anschaffung
oder Herstellung der Wirtschaftsgüter im öf-
fentlichen Interesse erforderlich ist. Die Son-
derabschreibungen sind nicht zuzulassen für
Wirtschaftsgüter, die im Rahmen der Neu-
errichtung von Betrieben oder Betriebstätten
angeschafftoderhergestelltwerden;
über die Bemessung der Absetzungen für Ab-
nutzung oder Substanzverringerung bei nicht
zu einem Betriebsvermögen gehörenden Wirt-
schaftsgütern, die vor dem 21. Juni 1948 an-
geschafft oder hergestellt oder die unenigelt-
lich erworben worden sind. Hierbei kann be-
stimmt werden, daß die Absetzungen für Ab-
nutzung oder Substanzverringerung nicht nach
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten,
sondern nach Hilfswerten (am 21. Juni 1948
maßgebender Einheitswert, Anschaffungs-
oder Herstellungskosten des Rechtsvorgängers
abzüglich der von ihm vorgenommenen Ab-
setzungen, fiktive Anschaffungskosten an
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einemnochzu bestimmendenStichtag)zu be-
messen sind. Zur Vermeidung von Härten
kann zugelassen werden, daß an Stelle der
Absetzungen für Abnutzung, die nach dem am
21. Juni 1948maßgebendenEinheitswert zu
bemessen sind, der Betrag abgezogen wird,
der für das Wirtschaftsgut in dem Veranla-
gungszeitraum 1947als Absetzung für Abnut-
zung geltend gemacht werden konnte. Für das
Land Berlin tritt in den Sätzen 1 bis 3 an die
Stelle des 21. Juni 1948 jeweils der 1. April
1949;
über erhöhte Absetzungen bei Aufwendungen
für den Einbau von Anlagen und Einrichtungen
im Sinne des $ 40 Abs. 1 Buchstaben a bis d
sowie f und g des Zweiten Wohnungsbau-
gesetzesin der Fassung vom 1. August 1961
(Bundesgesetzbl. I S. 1121),geändert durch das
Gesetz über Wohnbeihilfen vom 29. Juli 1963
(Bundesgesetzbl.I S.508),— im Saarland im
Sinne des $ 21 Abs. 1Buchstaben a bis d sowie
f und g des Gesetzes Nr. 696, Wohnungsbau-
gesetz für das Saarland, in der Fassung vom
26. September 1961 (Amtsblatt des Saarlandes
S. 591), geändert durch das Gesetz über Wohn-
beihilfen vom 29. Juli 1963 (Bundesgesetzbl.I
S. 508),— von Fahrstuhlanlagen bei Gebäuden
mit mehr als vier Geschossen und von Hei-
zungs- und Warmwasseranlagen sowie für
den Umbau von Fenstern und Türen und für
den Anschluß an die Kanalisation oder die
Wasserversorgung. Voraussetzung für die Ge-
währung der erhöhten Absetzungen ist, daß
die Gebäude nicht zu einem Betriebsvermögen
gehören, überwiegendWohnzwecken dienen
und vor dem 21. Juni 1948 fertiggestellt wor-
den sind. Die Voraussetzung, daß die Gebäude
vor dem 21. Juni 1948 fertiggestellt worden
sind, entfällt bei Aufwendungen für den An-
schluß an die Kanalisation oder die Wasser-
versorgung, wenn der Anschluß nicht schon
im Zusammenhang mit der Errichtung des Ge-
bäudes möglich war. Die erhöhten Absetzun-
gen dürfen jährlich zehn vom Hundert der
Aufwendungen nicht übersteigen;
nach denen Steuerpflichtige größere Aufwen-
dungen für die Erhaltung von nicht zu einem
Betriebsvermögen gehörenden Gebäuden, die
überwiegend Wohnzwecken dienen, abwei-
chend von $ 11 Abs. 2 auf zwei bis fünf Jahre
gleichmäßig verteilen können;

nachdenenbei Anschaffungoder Herstellung
von abnutzbaren beweglichen und bei Her-
stellung von abnutzbaren unbeweglichen
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens auf
Antrag ein Abzug von der Einkommensteuer
für den Veranlagungszeitraum der Anschaf-
fung oder Herstellung bis zur Höhe von
7,5 vom Hundert der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten dieser Wirtschaftsgüter vor-
genommen werden kann, wenn eine Störung
desgesamtwirtschaftlichenGleichgewichtsein-
getreten ist oder sich abzeichnet, die eine
nachhaltigeVerringerung der Umsätze oder
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der Beschäftigung zur Folge hatte oder erwar-
ten läßt, insbesondere bei einem erheblichen
Rückgang der Nachfrage nach Investitions-
gütern oder Bauleistungen. Bei der Bemes-
sung des von der Einkommensteuer abzugs-
fähigen Betrags dürfen nur berücksichtigt
werden
aa) die Anschaffungs- oder Herstellungskosten

von beweglichen Wirtschaftsgütern, die
innerhalb eines jeweils festzusetzenden
Zeitraums, der ein Jahr nicht übersteigen
darf (Begünstigungszeitraum), angeschafft
oder hergestellt werden,

bb) die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
von beweglichen Wirtschaftsgütern, die
innerhalb des Begünstigungszeitraums be-
stellt und angezahlt werden oder mit
deren Herstellung innerhalb des Begün-
stigungszeitraums begonnen wird, wenn
sie innerhalb eines Jahres, bei Schiffen
innerhalb zweier Jahre nach Ablauf des
Begünstigungszeitraums geliefert oder
ferliggestellt werden. Soweit bewegliche
Wirtschaftsgüter im Sinne des Satzes 1
mit Ausnahme von Schiffen nach Ablauf
eines Jahres, aber vor Ablauf zweier
Jahre nach dem Ende des Begünstigungs-
zeitraums geliefert oder fertiggestellt
werden, dürfen bei Bemessung des Ab-
zugs von der Einkommensteuer die bis
zum Ablauf eines Jahres nach dem Ende
des Begünstigungszeitraums aufgewende-
ten Anzahlungen und Teilherstellungs-
kostenberücksichtigtwerden,

cc) die Herstellungskosten von Gebäuden,
bei denen innerhalb des Begünstigungs-
zeitraums der Antrag auf Baugenehmi-
gung gestellt wird, wenn sie bis zum Ab-
lauf von zwei Jahren nach dem Ende des
Begünstigungszeitraums fertiggestellt wer-
den;

dabei scheiden geringwertige Wirtschafts-
güter im Sinne des $ 6 Abs. 2 und Wirtschafts-
güter, die in gebrauchtemZustand erworben
werden, aus. Von der Begünstigung können
außerdem Wirtschaftsgüter ausgeschlossen
werden, für die Sonderabschreibungen, erhöhte
Absetzungen oder die Investitionszulage nach
$ 19 des Berlinhilfegesetzes in Anspruch ge-
nommen werden. In den Fällen der Doppel-
buchstaben bb und cc können bei Bemessung
des von der Einkommensteuer abzugsfähigen
Betrags bereits die im Begünstigungszeitraum,
im Fall des Doppelbuchstabens bb Satz 2 auch
die bis zum Ablauf eines Jahres nach dem
Ende des Begünstigungszeitraums aufgewen-
deten Anzahlungen und Teilherstellungskosten
berücksichtigt werden; der Abzug von der
Einkommensteuer kann insoweit schon für den
Veranlagungszeitraum vorgenommen werden,
in dem die Anzahlungen oder Teilherstel-
lungskosten aufgewendet worden sind. Über-
steigt der von der Einkommensteuer abzugs-
fähige Betrag die für den Veranlagungszeit-

raum der Anschaffung oder Herstellung ge-
schuldete Einkommensteuer, so kann der über-
steigende Betrag von der Einkommensteuer
für den darauffolgenden Veranlagungszeit-
raum abgezogen werden. Entsprechendes gilt,
wenn in den Fällen der Doppelbuchstabenbb
und cc der Abzug von der Einkommensteuer
bereits für Anzahlungen oder Teilherstellungs-
kosten geltendgemachtwird. Der Abzug von-
der Einkommensteuer darf jedoch die für den
Veranlagungszeitraum der Anschaffung oder
Herstellung und den folgenden Veranlagungs-
zeitraum insgesamt zu entrichtende Einkom-
mensteuer nicht übersteigen. In den Fällen
des Doppelbuchstabens bb Satz 2 gilt dies mit
der Maßgabe, daß an die Stelle des Veran-
lagungszeitraums der Anschaffung oder Her-
stellung der Veranlagungszeitraum tritt, in
dem zuletzt Anzahlungen oder Teilherstel-
lungskostenaufgewendetworden sind. Wer-
den begünstigteWirtschaftsgütervon Gesell-
schaften im Sinne des $ 15 Ziff. 2 und 3
angeschafft oder hergestellt, so ist der abzugs-
fähige Betrag nach dem Verhältnis der Ge-
winnanteile einschließlich der Vergütungen
aufzuteilen. Die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten der Wirtschaftsgüter, die bei
Bemessung des von der Einkommensteuer
abzugsfähigen Betrags berücksichtigt worden

kommensteuer nicht gemindert. Rechtsverord-
nuı.yen auf Grund dieser Ermächtigung bedür-
fe.. Cr Zustimmung des Bundestages. Die
Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Bundes-
tag nicht binnen vier Wochen nach Eingang
der Vorlage der Bundesregierung die Zustim-
mung verweigert hat;
über die Abzugsfähigkeit von Ausgaben bei
der Vollblutzucht außerhalb eines land- und
forstwirtschaftlichen oder gewerblichen Be-
triebs, sofern mindestens zwei Zuchtstuten ge-
halten werden. In diesen Fällen sind die nicht
durch Einnahmen gedeckten Ausgaben für
Zuchtstuten und höchstens drei weitere Voll-
blutpferde je Zuchtstute als Verluste bei den
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft bis
zu einem Höchstbetrag von 5000 Deutsche
Mark je Pferd zu behandeln;
über Sonderabschreibungen bei abnutzbaren
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die
der Forschungoder Entwicklung dienen und
vor dem 1.Januar 1975 von Steuerpflichtigen,
die den Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger
Buchführung nach $ 4 Abs. 1 oder $ 5 ermit-
teln, angeschafft oder hergestellt werden.
Voraussetzung für die Inanspruchnahmeder
Sonderabschreibungen ist, daß die beweg-
lichen Wirtschaftgüter ausschließlich und die
unbeweglichen Wirtschaftsgüter zu mehr als
66°/s vom Hundert der Forschung oder Ent-
wicklung dienen. Die Sonderabschreibungen
können auch für Ausbauten und Erweiterun-
gen an bestehenden Gebäuden zugelassen
werden, wenn die ausgebauten oder neu her-
gestelltenGebäudeteilezu mehrals 66°/svom
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Nr. 130— Tag der Ausgabe

Hundert der Forschung oder Entwicklung die-
nen. Die Wirtschaftsgüter dienen der For-
schung oder Entwicklung, wenn sie verwendet
werden
aa) zur Gewinnung von neuen wissenschaft-

lichen oder technischen Erkenntnissen und
Erfahrungen allgemeiner Art (Grundla-
genforschung) oder

bb) zur Neuentwicklung von Erzeugnissen
oder Herstellungsverfahren oder

ec) zur Weiterentwicklung von Erzeugnissen
oder Herstellungsverfahren, soweit we-
sentliche Änderungen dieser Erzeugnisse
oder Verfahren entwickelt werden.

Die Sonderabschreibungen können im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung
und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren
neben den Absetzungen für Abnutzung nach
$ 7 in Anspruch genommen werden, und zwar

bei beweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Sie können bereits für Anzahlungen auf An-
schaffungskosten und für Teilherstellungs-
kosten zugelassen werden. Bei Wirtschafts-
gütern, für die von den Sonderabschreibungen
Gebrauch gemacht wird, sind die Absetzungen
für Abnutzung nach $ 7 in gleichen Jahres-
beträgenvorzunehmen;
über Sonderabschreibungen bei Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens, die unmittelbar
und ausschließlich dazu dienen, Lärm oder
Erschütterungen zu verhindern, zu beseitigen
oder zu verringern, und die vor dem 1. Januar
1975 von Steuerpflichtigen, die den Gewinn
auf Grund ordnungsmäßigerBuchführungnach
$ 4 Abs. 1 oder $ 5 ermitteln, angeschafft oder
hergestellt werden; die Sonderabschreibun-
gen können auch zugelassen werden, wenn
auf Grund behördlicher Anordnung ausschließ-
lich aus Gründen der Beseitigungoder Ver-
ringerung von Lärm oder Erschütterungen bei
Betriebsanlagen Umstellungen oder Verän-
derungen vorgenommen werden. Die Sonder-
abschreibungen können im Wirtschaftsjahr
der Anschaffung oder Herstellung und in den
vier folgenden Wirtschaftsjahrenneben den
Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 in An-
spruch genommen werden, und zwar

bei beweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Buchstabe o Satz 3 bis 5 gilt entsprechend;
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w) über Sonderabschreibungen bei Handelsschif-
fen, die in einem inländischen Seeschiffs-
register eingetragen sind und vor dem1. Januar
1975 von Steuerpflichtigen, die den Gewinn
auf Grund ordnungsmäßigerBuchführungnach
$ 5 ermitteln, angeschafftoder hergestellt
worden sind. Im Fall der Anschaffung eines
Handelsschiffes ist weitere Voraussetzung, daß
das Schiff in ungebrauchtem Zustand vom Her-
steller erworben worden ist. Die Sonderab-
schreibungen können im Wirtschaftsjahr der
AnschaffungoderHerstellungund in den vier
folgenden Wirtschaftsjahren neben den Ab-
setzungen für Abnutzung nach $ 7 bis zu
insgesamt 30 vom Hundert der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten in Anspruch genom-
men werden. Sie können bereits für Anzah-
lungen auf Anschaffungskosten und für Teil-
herstellungskosten zugelassen werden. Bei
Handelsschiffen,für die von den Sonderab-
schreibungen Gebrauch gemacht wird, sind
die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 in
gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen. Die
Sonderabschreibungen sind nur unter der
Bedingung zuzulassen, daß die Handelsschiffe
innerhalb eines Zeitraums von acht Jahren
nach ihrer Anschaffung oder Herstellung
nicht veräußert werden; für Anteile an
einem Handelsschiff gilt dies entsprechend.
Die Sätze 1 bis 6 gelten für Schiffe, die der
Seefischerei dienen, entsprechend. Für Luft-
fahrzeuge, die zur gewerbsmäßigen Beförde-
rung von Personen oder Sachen im internatio-
nalen Luftverkehr oder zur Verwendung zu
sonstigen gewerblichen Zwecken im Ausland
bestimmtsind, geltendie Sätze 1bis 6mit der
Maßgabe entsprechend, daß an die Stelle der
Eintragung in ein inländisches Seeschiffs-
register die Eintragung in die deutsche Luft-
fahrzeugrolle und bei der Vorschrift des
Satzes 6 an die Stelle des Zeitraums von acht
Jahren ein Zeitraum von sechs Jahren treten;

3. die in $ 2 Abs. 5 Ziff. 1, $ 3 Ziff. 52, $ 3a Abs. 1
Ziff, 4, $ 7 Abs. 2, $ 10Abs. 2, $ 22 Ziff. 1 Buch-
stabe a, $26 a Abs. 4, $29 Abs. 1und 2, $31Abs. 2,
$33Abs. 1,$ 33a Abs. 6, $34cAbs. 6,$38Abs. 2,
839Abs. 1,3 und 4, $ 40Abs. 3, $ 41Abs. 1,$ 42
Abs. 2,$ 42a Abs. 1, $ 44 Abs. 6, $ 46 Abs. 5, $ 50
Abs. 4 und $ 50a Abs. 6 vorgesehenen Rechts-
verordnungenzu erlassen.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch
RechtsverordnungVorschriften zu erlassen, nach
denen die Inanspruchnahme von Sonderabschrei-
bungen und erhöhten Absetzungen sowie die Be-
messung der Absetzung für Abnutzung in fallenden
Jahresbeträgen ganz oder teilweise ausgeschlossen
werden können, wenn eine Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts eingetreten ist oder sich
abzeichnet, die erhebliche Preissteigerungen mit sich
gebracht hat oder erwarten läßt, insbesondere, wenn
die Inlandsnachfragenach Investitionsgütern oder
Bauleistungen das Angebot wesentlich übersteigt.
Die Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen
und erhöhten Absetzungen sowie die Bemessung
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der Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahres-
beträgendarf nur ausgeschlossenwerden

eines jeweils festzusetzenden Zeitraums, der frü-
hestensmit demTage beginnt, an demdie Bun-
desregierung ihren Beschluß über die Verordnung
bekanntgibt, und der ein Jahr nicht übersteigen
darf, angeschafft oder hergestellt werden. Für
bewegliche Wirtschaftsgüter, die vor Beginn die-
sesZeitraumsbestelltund angezahltwordensind
oder mit deren Herstellung vor Beginndieses
Zeitraums angefangenworden ist, darf jedoch
die Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen
und erhöhten Absetzungen sowie die Bemessung
derAbsetzungfür Abnutzungin fallendenJahres-
beträgen nicht ausgeschlossen werden;

2. für bewegliche Wirtschaftsgüter und für Gebäude,
die in dem in Ziffer 1 bezeichneten Zeitraum
bestellt werden oder mit deren Herstellung in
diesem Zeitraum begonnen wird. Als Beginn der
Herstellung gilt bei Gebäuden der Zeitpunkt, in
demder Antrag auf Baugenehmigung gestellt wird.

Rechtsverordnungenauf Grund dieserErmächtigung
bedürfen der Zustimmung des Bundestages und des
Bundesrates.Die Zustimmunggilt als erteilt, wenn
der Bundesratnicht binnen drei Wochen, der Bun-
destag nicht binnen vier Wochen nach Eingang der
Vorlage der Bundesregierungdie Zustimmungver-
weigert hat.
(3) Die Bundesregierungwird ermächtigt,durch

Rechtsverordnungmit Zustimmungdes Bundesrates
Vorschriften zu erlassen, nach denen die Einkom-
mensteuer einschließlich des Steuerabzugs vom Ar-
beitslohn, des Steuerabzugs vom Kapitalertrag und
des Steuerabzugs bei beschränkt Steuerpflichtigen
1. um höchstens 10 vom Hundert herabgesetzt wer-

den kann. Der Zeitraum, für den die Herabset-
zung gilt, darf ein Jahr nicht übersteigen; er soll
sich mit dem Kalenderjahr decken. Voraussetzung
ist, daß eine Störung des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichtseingetretenist oder sich abzeich-
net, die eine nachhaltigeVerringerung der Um-
sätzeoder der Beschäftigungzur Folge hatteoder
erwarten läßt, insbesondere bei einem erheblichen
Rückgangder Nachfragenach Investitionsgütern
und Bauleistungen oder Verbrauchsgütern;

2. um höchstens 10 vom Hundert erhöht werden
kann. Der Zeitraum, für den die Erhöhung gilt,
darf ein Jahr nicht übersteigen,er soll sich mit
dem Kalenderjahr decken. Voraussetzung ist, daß
eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleich-
gewichts eingetreten ist oder sich abzeichnet, die
erhebliche Preissteigerungen mit sich gebract
hat oder erwarten läßt, insbesondere, wenn die
Nachfrage nach Investitionsgütern und Baulei-
stungen oder Verbrauchsgütern das Angebot
wesentlich übersteigt.

Rechtsverordnungen auf Grund dieser Ermächtigung
bedürfen der Zustimmung des Bundestages.

(4}Der Bundesminister der Finanzen wird ermäch-
tigt, den Wortlaut dieses Gesetzes und der zu die-
sem Gesetz erlassenen Durchführungsverordnungen

in der jeweils geltendenFassungmit neuemDatum,
unter neuer Überschriftund in neuer Paragraphen-
folge bekanntzumachen und dabei Unstimmigkeiten
des Wortlauts zu beseitigen.

$ 52
Schlußvorschriften

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist,
soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes
bestimmt ist, erstma.5 für denVeranlagungszeitraum
1969 anzuwenden. Beim Steuerabzug vom Arbeits-
lohn gilt Satz 1mit der Maßgabe, daß die vorstehende
Fassung erstmals auf den laufenden Arbeitslohn an-
zuwenden ist, der für einen nach dem 31. Dezember
1968endendenLohnzahlungszeitraumgezahltwird,
und auf sonstigeBezüge,die nachdem31.Dezember
1968zufließen.
(2) Die Vorschriftdes$3Ziff. 1ist auchfür frühere

Veranlagungszeiträume anzuwenden, wenn die Ver-
anlagungennochnicht rechtskräftigsind.
(3) Die Vorschrift des $ 3 Ziff. 2 ist vom 1. Juli

1969an anzuwenden.
(4) Die Vorschrift des $ 3 Ziff. 2 des Einkommen-

steuergesetzes 1967 (Bundesgesetzbl. 1968 IS. 145)
ist auf die in ihr bezeichnetenLeistungen weiter
anzuwenden.
(5) Die Vorschrift des $ 4 Abs. 7 ist erstmalsauf

Ausgleichszahlungenanzuwenden,die für dasWiirt-
schaftsjahrder Organgesellschaftgeleistetwerden,
für das $ 7 a des Körperschaftsteuergesetzes erstmals
angewandtwird.
(6) Die Vorschriften des $ 5 und des $ 6 Abs.I

Satz 1 sind erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwen-
den,die imVeraniagungszeitraum1968enden.

(7) Die Vorschrift des $ 6 Abs. 1 Ziff. 4 Sätze 2
und 3 ist erstmals für Wirtschaftsjahre anzuwenden,
die nach dem 31.Dezember 1968enden.
(8) Bei Anwendung der Vorschrift des $ 6 Abs. 1

Ziff. 5 Buchstabe b ist die Vorschrift des $ 17 Abs. 1
Satz4 nur zu berücksichtigen,wenn der Anteil nach
dem 31, Dezember 1964unentgeltlich erworben wor-
den ist,
(9) Bei beweglichenWirtschaftsgütern, die vor

dem 1. Januar 1958angeschafftoder hergestellt
worden sind, ist $ 7 des Einkommensteuergesetzes
1957(Bundesgesetzbl.I S. 1793)weiter anzuwenden.
Bei beweglichenWirtschaftsgüterndes Anlagever-
mögens, die nach dem 31. Dezember 1957 und vor
dem 9. März 1960angeschafft oder hergestellt wor-
den sind, ist $ 7 Abs. 2 Satz 2 des Einkommensteuer-
gesetzes 1958 (Bundesgesetzbl, 1. 672)weiter anzu-
wenden,Satz2gilt entsprechendfür nachdem8.März
1960angeschaffteoderhergestellteWirtschaftsgüter
des Anlagevermögens, wenn
1. die Wirtschaftsgüter vor dem 9.März 1960bestellt

und bis zum 31.Dezember 1961 geliefert worden
sind und vor dem 13. März 1960 für die Wirt-
schaftsgüter eine Anzahlung geleistet oder von
dem Lieferanten eine schriftliche Auftragsbestäti-
gung erteilt worden ist;



2. mit der Herstellung der Wirtschaftsgüter vor dem
9. März 1960begonnen worden ist und die Wirt-
schaftsgüterbis zum 31. Dezember 1961fertig-
gestellt worden sind.
(10) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-

lagevermögens mit einer betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer von mehr als 15 Jahren, die in der
Zeit vom 1. Januar 1958bis zum 31. Dezember 1960
angeschafftoder hergestellt worden sind, darf der
bei der Absetzung für Abnutzung in fallenden Jah-
resbeträgen nach einem unveränderlichen Hundert-
satz vom jeweiligen Buchwert (Restwert) anzuwen-
dende Hundertsatz abweichend von $ 7 Abs. 2 Satz 2
1. bei Wirtschaftsgütern mit einer betriebsgewöhn-

lichen Nutzungsdauer von 16 bis 25 Jahren höch-
stensdasDreifacheund

2. bei Wirtschaftsgütern mit einer betriebsgewöhn-
lichen Nutzungsdauer von mehr als 25 Jahren
höchstens das Dreieinhalbfache

des bei der Absetzung für Abnutzung in gleichen
Jahresbeträgen in Betracht kommenden Hundert-
satzes betragen; er darf jedoch im Fall der Ziffer 1
16 vom Hundert und im Fall der Ziffer 2 12 vom
Hundert nicht übersteigen.
(11)Die Vorschrift des $ 10Abs. 1 Ziff, 3 Satz 2

ist erstmals auf Beiträge an Bausparkassen anzu-
wenden, die auf Grund von nach dem 8. März 1960
abgeschlossenen Verträgen geleistet werden,

(12) Beiträge zu Versicherungen auf den Erlebens-
oder Todesfall sowie zu Witwen-, Waisen-, Versor-
gungs- und Sterbekassen, die nicht die in $ 10Abs. 1
Ziff. 2 Buchstabe b bezeichnetenVoraussetzungen
erfüllen und nach dem 31. Dezember 1966 geleistet
werden, können als Sonderausgaben weiterhin ab-
gezogen werden, wenn sie
1. auf Grund von vor dem 1.Januar 1959abgeschlos-

senen Versicherungsverträgen geleistet werden
oder

2. auf Grund von nach dem 31. Dezember 1958und
vor dem }. Juli 1965 abgeschlossenen Versiche-
rungsverträgen geleistet werden und die Voraus-
setzungendes $ 10Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabeb des
Einkommensteuergesetzes 1958vorliegen oder

3. auf Grund von nach dem 30. Juni 1965 und vor
dem9. Dezember1966abgeschlossenenVersiche-
rungsverträgen geleistet werden und die Voraus-
setzungen des $ 10 Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe b des
Einkommensteuergesetzes 1965 (Bundesgesetz-
blatt 1S. 1901)vorliegen.
(13) Die Vorschrift des $ 10 Abs. 2 ist erstmals

bei nach dem 8. Dezember 1966 abgeschlossenen
Versicherungsverträgen für einen nach dem 31. De-
zember1966geleistetenEinmalbeitragund bei nach
dem 8. Dezember 1966abgeschlossenen Bausparver-
trägen für nach dem 31. Dezember 1966 geleistete
Beiträge an Bausparkassen anzuwenden.

(14) Für die Durchführung einer Nachversteuerung
bei Versicherungsverträgen gegen Einmalbeitrag
und bei Bausparverträgen sind anzuwenden
1. bei VersicherungsverträgengegenEinmalbeitrag,

die nach dem 31. Dezember 1958 und vor dem
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9.Dezember1966abgeschlossenwordensind,$ 10
Abs. 2 Ziff. 1 des Einkommensteuergesetzes1965
und

2. bei Bausparverträgen, die nach dem 31. Dezember
1960und vor dem9.Dezember 1966abgeschlossen
worden sind, $ 10 Abs. 2 Ziff. 2 des Einkommen-
steuergesetzes 1965.
(15) Die Vorschriften des $ 10 Abs. 3 Ziff. 2 Buch-

stabe b, des $ 26 Abs. 1 und 2, des $ 26c, des $ 32°
Abs. 2 Ziff. 1, Ziff. 2 Buchstabe a, Ziff. 4 und Abs. 3
Ziff. 1 Einleitungssatzund Buchstabea und Ziff. 2,
des $ 32a Abs, 3 und 4, des $ 33a Abs. 3 letzter
Satz, des $ 38 Abs. 1 Satz 2, des $ 39 Abs. 1 Sätze 4
und 5, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3, des $40Abs. 1Ziff. 2
Satz 2 und Ziff. 3, des $ 42 Abs. 2 Ziff. 4 und des
$ 46 Abs. 2 Ziff. 5 und 6 sind erstmals für den Ver-
anlagungszeitraum 1970 anzuwenden. Beim Steuer-
abzug vom Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe,
daß diese Vorschriften erstmals für das Kalender-
jahr 1970 anzuwenden sind. Die Vorschrift des $ 32
Abs. 2 Ziff. 1 in der vor dem 1. Januar 1970 gelten-
den Fassung ist in allen noch nicht rechtskräftigen
Veranlagungen früherer Veranlagungszeiträume mit
der Maßgabe anzuwenden, daß ein Kinderfreibetrag
demSteuerpflichtigenauchdann zusteht,wenn das
Kind imVeranlagungszeitraumvorAblauf der ersten
vier Monate das 18. Lebensjahr vollendet hatte.
Nach dem 13. Dezember 1967 rechtskräftig gewor-
dene Steuerbescheide, die auf Grund einer erstmali-
gen Veranlagung oder einer Berichtigungsveranla-
gung nach $ 222Abs. 1 Ziff. 1 und 2 oder $ 218Abs. 4
der Reichsabgabenordnungergangen sind und bei
denen der Kinderfreibetrag für ein Kind deshalb
nicht berücksichtigtworden ist, weil das Kind vor
Ablauf von vier Monaten im Veranlagungszeitraum
das 18.Lebensjahrvollendet hatte,sind zu berichti-
gen, wenn der Steuerpflichtige innerhalb einer Aus-
schlußfrist von drei Monaten nach Verkündung des
Steueränderungsgesetzes1968vom20.Februar 1969
(Bundesgesetzbl. IS. 141)beim Finanzamt schriftlich
oder durch Erklärung zu Protokoll die Berücksichti-
gung des Kinderfreibetrags beantragt. Das gleiche
gilt für vor dem 14.Dezember 1967erlassene Steuer-
bescheide, gegen die wegen der Versagung eines
Kinderfreibetrags für ein Kind, das vor Ablauf von
vier Monaten im Veranlagungszeitraum das 18. Le-
bensjahrvollendethatte,form-und fristgerechtVer-
fassungsbeschwerde erhoben worden ist. Sonstige
denzu berichtigendenBescheidenzugrundeliegende
tatsächlicheFeststellungenund rechtlicheBeurtei-
lungenbleibenmaßgebend.

(16) Die Vorschrift des $ 10 Abs. 4 ist nicht anzu-
wenden, wenn die in dieser Vorschrift bezeichneten
Beiträge an Bausparkassen und prämienbegünstigten
Aufwendungenauf Grund von vor dem9. Dezember
1966abgeschlossenenVerträgen geleistet werden.
$ 10Abs. 4 ist jedoch anzuwenden, wenn
1. der Steuerpflichtige einen Sonderausgabenabzug

für nach dem 31. Dezember 1966 auf Grund von
nachdem8. Dezember1966abgeschlossenenVer-
trägen geleistete Beiträge an Bausparkassen be-
antragthat oder

2. der Steuerpflichtigeoder eine in $10Abs. 4Satz1
genannte Person eine Prämie nach dem Spar-
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Prämiengeselz oder dem Wohnungsbau-Prämien-
gesetz für nach dem 31. Dezember 1966aufGrund
von nachdem8. Dezember1966abgeschlossenen
Verträgen geleistete Aufwendungen beantragt hat.
(17) Die Vorschrift des $ 13 Abs. 3 ist letztmals

für den Veranlagungszeitraum 1972 anzuwenden.

(18) Die Vorschrift des $ 17 Abs. 1 Satz 4 ist nur
anzuwenden, wenn der Veräußerer den veräußerten
Anteil nach dem 31. Dezember 1964erworbenhat.

(19) Die Vorschriften des $ 33a Abs. 1 und des
$ 41 Abs. 1 Ziff. 5 des Einkommensteuergesetzes
1953 (Bundesgesetzbl. 1 S. 1355) gelten auch weiter-
hin mit der Maßgabe, daß sie bei einem Steuer-
pflichtigen jeweils nur für das Kalenderjahr, in dem
bei ihm die Voraussetzungen für die Gewährung
eines Freibetrags nach diesen Vorschriften einge-
treten sind, und für die beiden folgenden Kalender-
jahre anzuwenden sind. Für ein Kalenderjahr, für
das der Steuerpflichtige eine Steuerermäßigung nach
$ 33 für Aufwendungen zur Wiederbeschaffung von
Hausrat und Kleidung beantragt, wird ein Freibetrag
nicht gewährt.

8 52a
Schlußvorschriiten für die bisherige
Zusammenveranlagung mit Kindern

(1) Bei der Berichtigung von Steuerbescheiden,
die auf einer Zusammenveranlagung mit Kindern
beruhen, finden $ 222 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 und $ 218
Abs. 4 der Reichsabgabenordnung mit der Maßgabe
Anwendung, daß bei der Beurteilung, ob neue Tat-
sachen oder Beweismittel vorliegen, die eine höhere
oder eine niedrigere Veranlagung rechtfertigen, die
bisher festgesetzte Steuer mit der Steuer zu ver-
gleichen ist, die sich ergeben würde, wenn die
Zusammenveranlagung nach dem bisherigen $ 27
beizubehaltenwäre. Ergibt sich danach für einen
Veranlagungszeitraum, daß nur solche neuen Tat-
sachen oder Beweismittel vorliegen, die eine höhere
Veranlagung rechtfertigen,so dürfen in den Be-
richtigungssteuerbescheiden die in den bisherigen
Sieuerbescheiden festgesetzten Steuerbeträge nicht
unterschritten werden.

(2) Nach dem 21. Juli 1964 rechtskräftig gewor-
dene Steuerbescheide, die auf Grund einer erst-
maligen Veranlagung oder einer Berichtigungsver-
anlagung nach $ 222 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 oder $ 218
Abs.4 der Reichsabgabenordnung ergangen sind und
auf einer Zusammenveranlagung mit Kindern beru-
hen, sind zu berichtigen, wenn einer der zusammen-
veranlagtenSteuerpflichtigeninnerhalb einer Aus-
schlußfrist von drei Monaten nach der Verkündung
des Steueränderungsgesetzes 1964(Bundesgesetzbl. I
S. 885) beim Finanzamt schriftlich oder durch Erklä-
rung zu Protokoll beantragt, die Anwendung des
bisherigen $ 27 aufzuheben. Das gleiche gilt für vor
dem 22. Juli 1964 erlassene Steuerbescheide, gegen
die wegen der Zusammenveranlagung mit Kindern
form- und fristgerecht Verfassungsbeschwerde er-
hoben worden ist. Sonstige den zu berichtigenden
Bescheiden zugrunde liegende tatsächliche Feststel-
lungen und rechtlicheBeurteilungen bleiben maß-

gebend. Ist der Steuerbescheid auf Grund einer
Berichtigungsveranlagung erlassen worden, so gilt
Absatz 1 entsprechend.

(3) Das Finanzamt kann Steuerbescheide, die auf
einer Zusammenveranlagungmit Kindern beruhen,
berichtigen, wenn die Steuerbescheide auf Grund des
$ 79 Abs. 2 des Gesetzes über das Bundesverfas-
sungsgericht nicht mehr vollstreckbar sind. Absatz 2
Satz 3 gilt entsprechend,
(4) Die Berichtigung vor dem 22. Juli 1964 rechts-

kräftig gewordener Steuerbescheide kann nicht mit
der Begründung verlangt werden, daß der bisherige
$ 27 nichtig ist.
(5) Nach dem 21. Juli 1964 gezahlte oder beige-

triebene Beträge für Steuern, die in einem vor dem
22.Juli 1964rechtskräftig gewordenen Steuerbescheid
auf Grund einer Zusammenveranlagung mit Kindern
festgesetzt worden sind, werden auf Antrag erstattet,
soweit sie bei Nichtanwendung des bisherigen $27
nicht zu entrichtengewesenwären.Absatz 2 Satz 3
gilt entsprechend.Der Antrag ist innerhalb einer
Ausschlußfrist von drei Monaten nach der Verkün-
dung des Steueränderungsgesetzes1964bei dem
Finanzamt schriftlich zu stellen oder zu Protokoll zu
erklären.

$ 53
Schlußvorschriften(Sondervorschriftenfür Berlin)
(1) Bei Anwendung des $ 6a sind als Rechnungs-

zinsfuß mindestens3!/avom Hundert zugrunde zu
legen, wenn die Rückstellung für eine Pensions-
anwartschafteiner Person gebildet wird, die im
Wirtschaftsjahr mindestens acht Monate in einer in
Berlin (West) belegenen Betriebstätte beschäftigt
war. $6a Abs. 2 bis 4 ist insoweit nicht anzuwenden.
(2) Bei beweglichenWirtschaftsgütern,die zum

Anlagevermögen einer in Berlin (West) belegenen
Betriebstätte gehören und mindestens drei Jahre
nach ihrer Anschaffung oder Herstellung in einer
solchen Betriebstätte verbleiben, ist $ 7 Abs. 2 Satz 2
des Einkommensteuergesetzes 1958 (Bundesgeseiz-
blatt IS. 672)weiter anzuwenden.

(3) Bei Gebäuden sowie bei Zubauten, Ausbauten
und Umbauten, die in Berlin (West) errichtet wor-
den sind und bei denen der Antrag auf Baugenehmi-
gung nach dem 31. Dezember 1964 gestellt worden
ist, sind die Vorschriften des $ 7b in der Fassung
des Einkommensteuergesetzesvom 15.August 1961
(Bundesgesetzbl. I S. 1253)mit der Maßgabe weiter
anzuwenden, daß auf Antrag im Jahr der Fertigstel-
lung und in dem darauffolgenden Jahr jeweils bis
zu 10 vom Hundert, ferner in den darauffolgenden
zehn Jahren jeweils bis zu 3 vom Hundert der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten abgesetzt wer-
den können. Nach Ablauf dieser zehn Jahre sind
als Absetzung für Abnutzung bis zur vollen Ab-
setzung jährlich 2,5 vom Hundert des Restwerts
abzuziehen;$ 7 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend.An
Stelle der Vorschrift des $ 7b Abs. 1 letzter Satz des
Einkommensteuergesetzes in der Fassung vom
15.August 1961ist die Vorschrift des $ 7b Abs.1
letzter Satz in der Fassung dieses Gesetzes anzu-
wenden.



$ 54
Schlußvorschriiten

(Sondervorschriitenfür Wohngebäude,
bei denen der Antrag auf Baugenehmigung

nach dem 9. Oktober 1962
und vor dem 1. Januar 1965gestellt worden ist)
(1) Bei Eigenheimen, Eigensiedlungen und eigen-

genutzten Eigenlumswohnungen, bei denen der
Antrag auf Baugenehmigung nach dem 9. Oktober
1962 und vor dem 1. Januar 1965 gestellt worden
ist und die zu mehr als 66°/s vom Hundert Wohn-
zwecken dienen, können abweichend von $ 7 im
Jahr der Fertigstellung und in dem darauffolgenden
Jahr auf Antrag jeweils bis zu 7,5 vom Hundert
der Herstellungskosten abgesetzt werden. Ferner
können in den darauffolgenden acht Jahren an Stelle
der nach$ 7 zu bemessendenAbsetzungfür Abnut-
zung jeweils bis zu 4 vom Hundert der Herstellungs-
kosten abgesetztwerden. Nach Ablauf dieser acht
Jahre sind als Absetzung für Abnutzung bis zur
vollen Absetzung jährlich 2,5 vom Hundert des Rest-
werts abzuziehen; $ 7 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend.
Die Sätze 1 bis 3 sind auf den Teil der Herstellungs-
kosten, der 120000 Deutsche Mark übersteigt, nicht
anzuwenden.
(2) Bei Kaufeigenheimen, Trägerkleinsiedlungen

und Kaufeigentumswohnungen sind die Vorschriften
desAbsatzes1mit der Maßgabeentsprechendanzu-
wenden, daß die erhöhten Absetzungen bis zur Höhe
von 7,5 vom Hundert der Herstellungskosten vom
Bauherrn, im übrigen vom Ersterwerber in An-
spruch genommen werden können. Für den Erıst-
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erwerber treten an die Stelle der Herstellungskosten
die Anschaffungskosten und an die Stelle des Jahres
der Fertigstellung das Jahr des Ersterwerbs.

(3) Bei Gebäuden und Eigentumswohnungen im
Sinne des Absatzes 1 kann der Bauherr innerhalb
der ersten drei Jahre nicht ausgenutzte erhöhte
Absetzungen bis zum Ende des vierten Jahres
nachholen. Dabei können nachträgliche Herstellungs-
kosten vom Jahr ihrer Entstehung an bei der
Bemessungder erhöhtenAbsetzungensoberücksich-
tigt werden, als wären sie bereits im Jahr der
Fertigstellung entstanden. Im Jahr der Fertigstellung
und den beiden folgenden Jahren müssen jedoch
mindestens die Absetzungen für Abnutzung nach
$ 7 vorgenommen werden. Die Sätze 1 bis 3 gelten
für den Ersterwerber im Sinne des Absatzes 2 mit
der Maßgabe entsprechend, daß dieser auch die vom
Bauherrn nicht ausgenutzten erhöhten Absetzungen
nachholenkann.

(4) Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 sind
zum Gebäude gehörendeGaragen ohne Rücksicht
auf ihre tatsächliche Nutzung als Wohnzwecken
dienend zu behandeln, soweit in ihnen nicht mehr als
ein Personenkraftwagen für jede in dem Gebäude
befindliche Wohnung untergestellt werden kann.
Räume für die Unterstellung weiterer Kraftwagen
sind stets als nicht Wohnzwecken dienend zu
behandeln.

(5) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 4 gelten
nur für Gebäude und Eigentumswohnungen, die im
Bundesgebiet ausschließlich Berlin (West) errichtet
worden sind.
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künften aus Forstwirtschaft .......e.2...
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&17

$ 20
&21

8 22

&24

$ 25

$ 26a
$ 26b

$28

$30
$31

8 32
$ 32a
& 33

$ 33a

$ 34

$ 34a



Steuerermäßigung bei ausländischen Ein-
künften ....oucneeneeeeeeeennerneen nenn $ 34c
Kapitalanlagen in Entwicklungsländern .. $ 34d

V. Entrichtung der Steuer

1. Vorauszahlungen
Bemessung und Entrichtung der Voraus-
zahlungen ......cueeeeeeeeeenneennen $ 35
(gestrichen) ......2cceoceeeeeeener nn & 36
(gestrichen) .........2.cceeeeeeneeen $ 37

2. Steuerabzug vom Arbeitslohn
(Lohnsteuer)
Erhebung der Lohnsteuer, Lohnsteuer-
karte, Haftung 2.2222 cceeceeeeeeen nn 8 38
Jahresarbeitslohn, Jahreslohnsteuer,
Jahreslohnsteuertabelle .............. $ 39
Vom Arbeitslohn abzuziehende Beträge $ 40
Einbehaltung der Lohnsteuer durch den
Arbeitgeber ........22cuecceneenenenn & 41
Lohnsteuer-Jahresausgleih .......... $ 42
Bemessungder Lohnsteuer nach Vom-
hundertsätzen ....neeeeeeeennnnn $ 42a

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)
Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge . $ 43
Bemessung und Entrichtung der Kapital-
ertragsteuer in den Fällen des $&43
Abs.1 Ziff.1 bis 5
Bemessung und Entrichtung der Kapital-
ertragsteuer in den Fällen des $ 43
Abs. 1 ZE.6 oo. eeeeeeeeeenenenn

& 44

T. Steuerpflicht
81

(1) Natürliche Personen, die im Inland einen Wohn-
sitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,
sind vorbehaltlich des Absatzes 3 unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtig. Die unbeschränkte Einkom-
mensteuerpflicht erstreckt sich auf sämtliche Ein-
künfte.

(2) Natürliche Personen, die im Inland weder
einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben, sind beschränkt einkommensteuerpflichtig mit
inländischen Einkünften im Sinne des $ 49.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für natürliche
Personen, die weder einen Wohnsitz noch ihren
gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des
Grundgesetzesund in Berlin (West), aber einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in
einem zum Inland gehörenden Gebiet haben, in dem
Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufent-
halt im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in
Berlin (West) als beschränkt einkommensteuerpflich-
tig behandelt werden,
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4. Veranlagung von Steuerpflichtigen mit
steuerabzugspflichtigen Einkünften
Veranlagung bei Bezug von Einkünften
aus nichtselbständiger Arbeit
Besondere Behandlung von Einkünften
aus Land- und Forstwirtschaft, Ge-
werbebetrieb oder Kapitalvermögen im
Sinne des $43 Abs.1 Ziff.3 bis 5 .... $ 46a

5. Abschlußzahlung ..........eecees0..: 8 47

VI. Besteuerung nach dem Verbrauch ....... 8 48

VII. Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger
Beschränkt steuerpflichtigeEinkünfte .... $ 49
Sondervorschriften für beschränkt Steuer-
pflichtige ....2222uescuueseee nnernennen $ 50
Steuerabzug bei beschränkt Steuer-
Pflichtigen ........202cceeeeeeeeerenenene 8 50a

VII. Ermächtigungs- und Schlußvorschrifien
Ermächtigung ....222coo2eeeeeeen nenn %51
Schlußvorschriften ...22.222ceceeeeeeenenn $ 52
Schlußvorschriften für die bisherige Zu-
sammenveranlagungmit Kindern ........ 8 52a
Schlußvorschriften
(Sondervorschriften für Berlin) ........... 8 53
Schlußvorschriften (Sondervorschriften für
Wohngebäude, bei denen der Antrag auf
Baugenehmigung nach dem 9. Oktober 1962
und vor dem1.Januar 1965gestelltworden

II. Einkommen
1. Einkunftsarten, Einkünfte

Einkommen

$2

(1) Die Einkommensteuer bemißt sich nach dem
Einkommen, das der Steuerpflichtige innerhalb eines
Kalenderjahrs bezogen hat.

(2) Einkommen ist der Gesamtbetrag der Ein-
künfte aus den in Absatz 3 bezeichnetenEinkunfts-
arten nach Ausgleich mit Verlusten, die sich aus
einzelnen Einkunftsarten ergeben, und nach Abzug
der Sonderausgaben ($$ 10 bis 10d). Bei der Ermitt-
lung des Einkommens bleiben die in $ 49 bezeich-
neten Einkünfte, die in zum Inland gehörenden
Gebieten außerhalb des Geltungsbereichs des Grund-
gesetzes.und von Berlin (West) bezogen worden
sind, außer Ansatz, wenn in diesen Gebieten Per-
sonen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder
in Berlin (West) haben, als beschränkt einkommen-
steuerpflichtigbehandeltwerden.
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(3) Der Einkommensteuer unterliegen nur

(4) Einkünfte im Sinne des Absatzes 3 sind

und selbständigerArbeit derGewinn ($$4bis 7e),

derEinnahmenüber dieWerbungskosten(8$8, 9
und 9a).
(5) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-

bei Land- und Forstwirten der Zeitraum vom
1. Juli bis zum 30. Juni. Durch Rechtsverordnung
kann für einzelneGruppenvon Land- und Forst-
wirten ein anderer Zeitraum bestimmt werden,
wenn das aus wirtschaftlichen Gründen erforder-
lich ist;

register eingetragen ist, der Zeitraum, für den sie
regelmäßigAbschlüsse machen.Die Umstellung
des Wirtschaftsjahrs auf einen vom Kalenderjahr
abweichenden Zeitraum ist steuerlich nur wirk-
sam, wenn sie im Einvernehmen mit dem Finanz-
amt vorgenommen wird;

Sind sie gleichzeitig buchführendeLand- und
Forstwirte, so können sie mit Zustimmung des
Finanzamis den nach Ziffer 1 maßgebenden Zeit-
raum als Wirtschaftsjahr für den Gewerbebetrieb
bestimmen, wenn sie für den Gewerbebetrieb
Bücher führen und für diesen Zeitraum regel-
mäßig Abschlüsse machen.

(6) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-

Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn des
Wirtschafisjahrs auf das Kalenderjahr, in dem
das Wirtschaftsjahr beginnt, und auf das Kalen-
derjahr, in dem das Wirtschaftsjahr endet, ent-
sprechend dem zeitlichen Anteil aufzuteilen. Bei
der Aufteilung sind Veräußerungsgewinne im
Sinne des $ 14 auszuscheiden und dem Gewina
des Kalenderjahrs hinzuzurechnen, in dem sie
entstanden sind;

Wirtschaftsjahrs als in dem Kalenderjahr be-
zogen, in dem das Wirtschaftsjahr endet.

2. Steuerfreie Einnahmen

83
Steuerfrei sind

aus der gesetzlichen Unfallversicherung sowie
Sachleistungenaus der gesetzlichenRentenver-
sicherung der Arbeiter und der Angestellten
und aus der Knappschaftsversicherung;

Schlechtwettergeldund die Stillegungsvergütung
aus der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung
sowie die Unterstützung aus der gesetzlichen
Arbeitslosenhilfe;

Rentenversicherungder Arbeiter und der Ange-
stellten, aus der Knappschaftsversicherung und
auf Grund der Beamten-(Pensions-)Gesetze;

. bei Angehörigen der Bundeswehr, des Bundes-
grenzschutzes, der Bereitschaftspolizei der Län-
der und der Vollzugspolizei der Länder und
Gemeinden und bei Vollzugsbeamten der Krimi-
nalpolizei des Bundes, der Länder und Gemein-
den
a) der Geldwert der ihnen aus Dienstbeständen

überlassenen Dienstkleidung,
b) Einkleidungsbeihilfen und Abnutzungsent-

schädigungen für die Dienstkleidung der zum
Tragen oder Bereithalten von Dienstkleidung
Verpflichteten und für dienstlich notwendige
Kleidungsstücke der Vollzugsbeamten der
Kriminalpolizei,

c) Verpflegungs- und Beköstigungszuschüsse und
der Geldwert der im Einsatz unentgeltlich
abgegebenen Verpflegung,

d) der Geldwert der freien ärztlichen Behand-
lung,derfreienKrankenhauspflege,des freien
Gebrauchs von Kur- und Heilmitteln und der
freien ärztlichenBehandlungerkrankterEhe-
frauen und unterhaltsberechtigter Kinder;

. die Geld- und Sachbezügesowie die Heilfür-
sorge, die Soldaten auf Grund des $ 1 Abs.1
Satz 1 des Wehrsoldgesetzes und Ersatzdienst-
leistende auf Grund des $ 20 des Gesetzes über
den zivilen Ersatzdienst erhalten;

. Bezüge, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften
aus öffentlichenMitteln versorgungshalberan
Wehrdienstbeschädigte und Ersatzdienstbeschä-
digte oder ihre Hinterbliebenen, Kriegsbeschä-
digte, Kriegshinterbliebene und ihnen gleich-
gestellte Personen gezahlt werden, soweit es
sich nicht um Bezüge handelt, die auf Grund der
Dienstzeit gewährt werden;

. Ausgleichsleistungen nach dem Gesetz über den
Lastenausgleich(Lastenausgleichsgesetz— LAG)
vom 14.August 1952 (Bundesgesetzbl.I S.446)
in der Fassung der dazu ergangenen Änderungs-
gesetze und Härtebeihilfen auf Grund der $$68
bis 84 des Gesetzes zur allgemeinen Regelung
durch den Krieg und den Zusammenbruch des
Deutschen Reiches entstandener Schäden (All-
gemeinesKriegsfolgengesetz)vom 5.November
1957(Bundesgesetzbl. I S. 1747);



stungen im Heilverfahren, die auf Grund ge-
setzlicher Vorschriften zur Wiedergutmachung
nationalsozijalistischen Unrechts gewährt wer-
den. Die Steuerpflicht von Bezügen aus einem
aus Wiedergutmachungsgründen neu begründe-
ten oder wieder begründeten Dienstverhältnis
sowie von Bezügen aus einem früheren Dienst-
verhältnis, die aus Wiedergutmachungsgründen
neugewährtoderwieder gewährtwerden,bleibt
unberührt;
Abfindungen wegen Entlassung aus einemDienst-
verhältnis auf Grund der $$ 7 und 8 des Kün-
digungsschutzgesetzesoder des $ 74 des Be-
triebsverfassungsgesetzes. Das gleiche gilt für
Abfindungen wegen Entlassung aus einem
Dienstverhältnis, die in einem Vergleich sowie
in einem Interessenausgleich, einer Einigung
oder einem Einigungsvorschlag($$ 72, 73 des
Betriebsverfassungsgesetzes) festgelegt worden
sind, wenn die Abfindung unter Berücksichti-
gung der bezeichneten Vorschriften dem Grunde
nach berechtigt ist und 12 Monatsverdienste
nicht übersteigt;

Übergangsgelder und Übergangsbeihilfen auf
Grund gesetzlicher Vorschriften wegen Entlas-
sung aus einem Dienstverhältnis;
Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder aus Mit-
teln einer öffentlichen Stiftung, die wegen Hilfs-
bedürftigkeit oder als Beihilfe zu dem Zweck
bewilligt werden, die Erziehung oder Ausbil-
dung, die Wissenschaft oder Kunst unmittelbar
zu fördern. Darunter fallen nicht Kinderzuschläge
und Kinderbeihilfen, die auf Grund der Besol-
dungsgesetze, besonderer Tarife oder ähnlicher
Vorschriften gewährt werden;

auscinerBundeskasseoderLandeskassegezahlte
Bezüge, die in einem Bundesgesetz oder Landes-
gesetz oder einer auf bundesgesetzlicher oder
landesgesetzlicher Ermächtigung beruhenden Be-
stimmung oder von der Bundesregierung oder
einer Landesregierung als Aufwandsentschädi-
gung festgesetzt sind und als Aufwandsentschä-
digung im Haushaltsplan ausgewiesen werden.
Das gleiche gilt für andere Bezüge, die als Auf-
wandsentschädigung aus öffentlichen Kassen an
öffentliche Dienste leistende Personen gezahlt
werden, soweit nicht festgestellt wird, daß sie
für Verdienstausfall oder Zeitverlust gewährt
werden oder den Aufwand, der dem Empfänger
erwächst, offenbar übersteigen;
die aus Öffentlichen Kassen gezahlten Reise-
kostenvergütungen und Umzugskostenvergütun-
gen;
Vorzugsrenten auf Grund des Gesetzes über die
Ablösung öffentlicher Anleihen;
Heiratsbeihilfen und Geburtsbeihilfen, die an
Arbeitnehmer von demArbeitgeber gezahlt wer-
den. Übersteigt die Heiratsbeihilfe den Betrag
von 700 Deutsche Mark, die Geburtsbeihilfe den
Betrag von 500 Deutsche Mark, so ist der über-
steigende Betrag steuerpflichtig;
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die Beträge, die den im privaten Dienst ange-
stellten Personen für Reisekosten und für dienst-
lich veranlaßte Umzugskosten gezahlt werden,
soweit sie die durch die Reise oder den Umzug
entstandenen Mehraufwendungen nicht über-
steigen;
ein Betrag von 100 Deutsche Mark der Bezüge,
die dem Arbeitnehmer aus einem Dienstverhält-
nis — bei mehreren Dienstverhältnissen aus
dem ersten Dienstverhältnis — im Monat De-
zember zufließen (Weihnachts-Freibetrag). Der
Weihnachts-Freibetrag ist bei einer Veranlagung
zur Einkommensteuer und beim Lohnsteuer-
Jahresausgleich zu berücksichtigen;

das Aufgeld für ein an die Bank für Vertriebene
und Geschädigte (Lastenausgleichsbank) zugun-
sten des Ausgleichsfonds ($ 5 des Lastenaus-
gleichsgesetzes)gegebenesDarlehen,wenn das
Darlehen nach $ 7f des Gesetzes in der Fas-
sung vom 15.September 1953 (Bundesgesetzbl. I
S.1355) im Jahr der Hingabe als Betriebsaus-
gabe abzugsfähig war;
Entschädigungen auf Grund des Gesetzes über
die Entschädigung ehemaliger deutscher Kriegs-
gefangener;

die aus öffentlichen Mitteln des Bundespräsiden-
ten aus sittlichen oder sozialen Gründen ge-
währten Zuwendungenan besondersverdiente
Personen oder ihre Hinterbliebenen;

Zinsen aus Schuldbuchforderungen im Sinne des
$ 35Abs. 1 des Allgemeinen Kriegsfolgengeset-
zes vom 5. November 1957 (Bundesgesetzbl. I
S. 1747);
der Ehrensold, der auf Grund des Gesetzes über
Titel, Orden und Ehrenzeichen vom 26. Juli 1957
(Bundesgesetzbl. I S. 844) gewährt wird;
die Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz in
der Fassung vom 25.Juli 1960 (Bundesgesetzbl.I
S.578);
Leistungen, die auf Grund des Bundeskinder-
geldgesetzes oder nachträglich auf Grund der
durch das Bundeskindergeldgesetz aufgehobe-
nen Kindergeldgesetzegewährtwerden;
Einkünfte, soweit sie jährlich 2000 Deutsche
Mark nicht übersteigen, aus der Verpachtung
eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs,
Betriebsteils oder Grundstücks oder aus einer
bei der Veräußerung derartiger Vermögens-
gegenstände vorbehaltenen Versorgung mit
Wohnung und Unterhalt (z.B. Altenteil) nach
Maßgabe der $$ 48, 42 und 35 des Bundes-
vertriebenengesetzes;
Dividenden und Zinsen aus den von dem Inter-
nationalenWährungsfondsausgegebenenSchuld-
verschreibungen und Wertpapieren nach dem
Gesetz über den Beitritt der Bundesrepublik
Deutschland zu dem nach der Bekanntmachung
vom 26.August 1952 (Bundesgesetzbl. II S. 728)
am 14.August 1952 in Kraft getretenen Abkom-
men über den InternationalenWährungsfonds
vom 28. Juli 1952 in dem aus Artikel IX Ab-
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27.

28,

29.

30.

31.

32.

schnitt 9 des Abkommens über den Internatio-
nalen Währungsfonds ersichtlihen Umfang
(Bundesgesetzbl. II S. 637, 638);

Dividenden und Zinsen aus den von der Inter-
nationalen Bank für Wiederaufbau und Entwick-
lung ausgegebenen oder garantierten Schuld-
verschreibungen und Wertpapieren nach dem
Gesetz vom 28.Juli 1952über den Beitritt der
Bundesrepublik Deutschland zu dem nach der
Bekanntmachung vom 26.August 1952 (Bundes-
gesetzbl. II S. 728) am 14.August 1952 in Kraft
getretenen Abkommen über die Internationale
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in dem
aus Artikel VII Abschnitt 9 des bezeichneten
Abkommens ersichtlichen Umfang (Bundes-
gesetzbl. 1952 II S. 637, 664);

Dividenden und Zinsen aus den von.der Inter-
nationalen Finanz-Corporation ausgegebenen
oder garantierten Schuldverschreibungen und
Wertpapieren nach dem Gesetz vom 12. Juli
1956 betreffend das am 20. Juli 1956 in Kraft
getretene Abkommen über die Internationale
Finanz-Corporation und betreffend Gouverneure
und Direktoren in der Internationalen Bank für
Wiederaufbau und Entwicklung, in der Inter-
nationalen Finanz-Corporation und im Inter-
nationalen Währungsfonds in. dem aus Arti-
kel VI Abschnitt 9 des bezeichneten Abkommens
ersichtlichen Umfang (Bundesgesetzbl. 1956 II
S.747,749,901);
das Gehalt und die Bezüge, die die diploma-
tischen Vertreter fremder Mächte, die ihnen zu-
gewiesenen Beamten und die in ihren Diensten
stehenden Personen erhalten, soweit sie nicht
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, sowie
das Gehalt und die Bezüge der Berufskonsuln,
der Konsulatsangehörigenund deren Personal,
soweit sie Angehörige des Entsendestaates sind
und in der Bundesrepublik Deutschland ein-
schließlich Berlin (West) außerhalb ihres Amtes
oder Dienstes keinen Beruf, kein Gewerbe und
keine andere gewinnbringende Tätigkeit aus-
üben;
das Gehalt und die Bezüge, die von der OECD
an ihre Bediensteten gezahlt werden nach Maß-
gabe des Artikels 19 des Übereinkommens vom
14.Dezember 1960 über die Organisation für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) (Gesetz vom 16.August 1961 -
Bundesgesetzbl. II S. 1150, 1663);

das Gehalt und die Bezüge, die von dem Inter-
nationalen Währungsfonds und der Internatio-
nalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
an ihre Direktoren, Stellvertreter, Beamten oder
Angestellten gezahlt werden, wenn diese Per-
sonen nicht die deutsche Staatsangehörigkeit be-
sitzen (Gesetz über den Beitritt der Bundes-
republik Deutschland zu den in den Ziffern 26
und 27 bezeichneten Abkommen);
das Gehalt und die Bezüge,die von einer Son-
derorganisation der Vereinten Nationen an ihre
Beamten gezahlt werden, ohne Rücksicht auf die
Staatsangehörigkeit dieser Personen, wenn die

Bundesrepublik Mitgliedstaat der Sonderorga-
nisation ist und Steuerbefreiung nach Artikel VI
des Abkommens über die Vorrechte und Befrei-
ungen der Sonderorganisationender Vereinten
Nationen vom 21.November 1947 zu gewähren
ist (Gesetz vom 22. Juni 1954 über den Beitritt
der Bundesrepublik Deutschland zum Abkom-
men über die Vorrechte und Befreiungen der
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen
vom 21.November 1947 und über die Gewäh-
rung von Vorrechten und Befreiungen an andere
zwischenstaatliche Organisationen — Bundes-
gesetzbl. 1954II S. 639);
das Gehalt und die Bezüge, die von dem Europa-
rat an bestimmteBeamtegezahlt werden (Ge-
setz vom 30.April 1954 über den Beitritt der
Bundesrepublik Deutschland zum Allgemeinen
Abkommen vom 2. September 1949über die Vor-
rechte und Befreiungen des Europarates und zu
dem Zusatzprotokoll vom 6. November 1952 zu
diesem Abkommen — Bundesgesetzbl. 1954 II
S.493),
dasGehaltunddie Bezüge,die an die Mitglieder
der Hohen Behörde und die Beamten der Euro-
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl ge-
zahlt werden, ohne daß es auf die Staatsange-
hörigkeit dieser Personen ankommt (Gesetz
betreffend den nach der Bekanntmachung vom
14.Oktober 1952— Bundesgesetzbl.II S.978-
am 23. Juli 1952 in Kraft getretenen Vertrag
vom 18.April 1951über die Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vom
29.April 1952in Verbindung mit Kapitel V Arti-
kel 11 des Protokolls über die Vorrechte und
Immunitäten der Gemeinschaft — Bundesgesetz-
blatt II S.445, 479). Steuerfrei sind außerdem
nach dem bezeichneten Vertrag in Verbindung
mit den Artikeln 3 und 16 des Protokolls über
die Satzung des Gerichtshofs das Gehalt und
die Bezüge, die der Gerichtshof an seine Richter
und bestimmte seiner Bediensteten zahlt (Bun-
desgesetzbl. 1952II S. 482);
das Gehalt und die Bezüge des Leiters der Isra-
elischenMission und ihrer ständigenBeamten
israelischer Staatsangehörigkeit, soweit das Ge-
halt und die Bezüge für ihre Tätigkeit als Mit-
glieder der Israelischen Mission gezahlt werden
(Gesetz vom 20.März 1953 betreffend das nach
der Bekanntmachung vom 30. April 1953— Bun-
desgesetzbl.II S. 128— am 27.März 1953 in
Kraft getreteneAbkommen vom 10.September
1952 zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und dem Staat Israel — Bundesgesetzbl. 1953 II
S. 35);

das Gehalt und die Bezüge der Mitglieder einer
Truppe und eines zivilen Gefolges nach Maß-
gabe des Artikels X des Abkommens vom
19.Juni 1951 zwischen den Parteien des Nord-
atlantikvertrags über die Rechtsstellungihrer
Truppen — NATO-Truppenstatut — sowie das
Gehalt und die Bezüge der Angestellten be-
stimmter Unternehmen und der technischen
Fachkräfte, die wie Mitglieder eines zivilen
Gefolges angesehen und behandelt werden, nach



Maßgabe der Artikel 71 bis 73 des Zusatzab-
kommens vom 3. August 1959 zu dem NATO-
Truppenstatut (Gesetz vom 18.August 1961 -
Bundesgesetzbl.II S. 1183,1963II S.745);
das Gehalt und die Bezüge, die von der Inter-
nationalen Finanz-Corporation an ihre Direk-
toren, Stellvertreter, Beamten oder Angestellten
gezahlt werden, wenn diese Personen nicht die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen (Gesetz
betreffend das in Ziffer 28 bezeichnete Abkom-
men);
das Gehalt und die Bezüge, die von der Inter-
nationalen Zivilluftfahrt-Organisation an ihre
Beamten gezahlt werden, nach Maßgabe des in
Ziffer 32 bezeichneten Abkommens (Gesetz vom
7. April 1956 über den Beitritt der Bundesrepu-
blik Deutschland zu dem am 8. Juni 1956in Kraft
getretenen Abkommen vom 7.Dezember 1944
über die Internationale Zivilluftfahrt und die
Annahme der Vereinbarung vom 7. Dezember
1944 über den Durchflug im Internationalen
Fluglinienverkehr in Verbindung mit Teil II
Kapitel XI Artikel 60 des Abkommens über die
Internationale Zivilluftfahrt — Bundesgesetzbl.
1956II S.411,412,934);
nach Maßgabe des Artikels VIII des Abkom-
mens vom 30. Juni 1555 zwischen der Bundes-
republik Deutschland und den Vereinigten Staa-
ten von Amerika über gegenseitige Verteidi-
gungshilfe das Gehalt und die Bezüge, die das
Personal der Regierung der Vereinigten Staaten
von Amerika erhält (Gesetz vom21. Dezember
1955 über das am 27.Dezember 1955 in Kraft
getretene Abkommen vom 30. Juni 1955— Bun-
desgesetzbl. 1955II S. 1049,1956II S. 377);
a) die von der Europäischen Wirtschaftsgemein-

schaft gezahlten Gehälter, Löhne und Bezüge
der vom Rat bestimmten Beamten und son-
stigen Bediensteten der Gemeinschaft, der
Mitglieder der Kommission sowie der Richter,
Generalanwälte, des Kanzlers und der Hilfs-
berichterstatter des Gerichtshofs nach Maß-
gabe der Artikel 12, 15, 19 und 20 des Proto-
kolls über die Vorrechte und Befreiungen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom
17.April 1957 (Bundesgeseizbl. II S. 1182);
die Befreiung gilt auch für die Mitglieder der
Organe der Europäischen Investitionsbank,
ihr Personal und für die Vertreter der Mit-
gliedstaaten,die an ihren Arbeiten teilneh-
men (Artikel 21 des bezeichneten Protokolls),

b) die von der Europäischen Atomgemeinschaft
gezahlten Gehälter, Löhne und Bezüge der
vom Rat bestimmten Beamten und sonstigen
Bediensteten der Gemeinschaft, der Mit-
glieder der Kommission sowie der Richter,
Generalanwälte, des Kanzlers und der Hilfs-
berichterstatter des Gerichtshofs nach Maß-
gabe der Artikel 12, 15, 19 und 20 des Proto-
kolls über die Vorrechte und Befreiungen
der Europäischen Atomgemeinschaft vom
17.April 1957 (Bundesgesetzbl. IT S. 1212),

(Gesetz zu den Verträgen vom 25.März 1957zur
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein-
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schaft und der Europäischen Atomgemeinschaft
vom 27. Juli 1957 — Bundesgesetzbl. II S. 753,
1678);
die Einkünfte der Steuerpflichtigen insoweit, als
ihnen ein Anspruch auf Befreiung nach den
Doppelbesteuerungsabkommen zusteht ($ 9 des
Steueranpassungsgesetzes);
die Zuwendungen, die auf Grund des Fulbright-
Abkommensgezahltwerden;
der Ehrensold für Künstler sowie Zuwendungen
aus Mitteln der Deutschen Künstlerhilfe, wenn
es sich um Bezüge aus öffentlichen Mitteln han-
delt, die wegen der Bedürftigkeit des Künstlers
gezahlt werden;
Stipendien, die unmittelbar aus Öffentlichen Mit-
teln oder von zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Einrichtungen, denen die Bundes-
republik Deutschland als Mitglied angehört, zur
Förderung der Forschung oder zur Förderung
der wissenschaftlichen oder künstlerischen Aus-
bildung oder Fortbildung gewährt werden. Das
gleiche gilt für Stipendien, die zu den in Satz 1
bezeichneten Zwecken von einer Einrichtung, die
von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts
errichtet ist oder verwaltet wird, oder von einer
Körperschaft, Personenvereinigung oder Ver-
mögensmasse im Sinne des $ 4 Abs.1 Ziff. 6
des Körperschaftsteuergesetzesgegeben wer-
den. Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, daß
a) die Stipendien einen für die Erfüllung der

Forschungsaufgabe oder für die Bestreitung
des Lebensunterhaltsund die Deckung des
Ausbildungsbedarfs erforderlichen Betrag
nicht übersteigen und nach den von dem
Geber erlassenen Richtlinien vergeben wer-
den,

b) der Empfänger im Zusammenhangmit dem
Stipendium nicht zu einer bestimmten wis-
senschaftlichen oder künstlerischen Gegen-
leistung oder zu einer Arbeitnehmertätigkeit
verpflichtet ist,

c) bei Stipendien zur Förderung der wissen-
schaftlichen oder künstlerischen Fortbildung
im Zeitpunkt der erstmaligen Gewährung
eines solchen Stipendiums der Abschluß der
Berufsausbildung des Empfängers nicht län-
ger als zehn Jahre zurückliegt;

Zinsen aus festverzinslichen Schuldverschreibun-
gen, die zur Erfüllung der Entschädigungsan-
sprüche für Altsparanlagen im Sinne des Alt-
sparergesetzes ausgegeben worden sind;

Bergmannsprämien nach dem Gesetz über Berg-
mannsprämien;
Beträge, die nach Teill des deutsch-schweize-
rischen Abkommens vom 16.Juli 1956 gezahlt
werden (Artikel 2 des Gesetzes vom 4. April
1957zu dem am 16.Juli 1956in Bonn unterzeich-
neten Abkommen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft über die Liquidation des früheren
deutsch-schweizerischenVerrechnungsverkehrs
— Bundesgesetzbl. 1957 II S. 66);
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

56.

37.

Leistungen nach demUnterhaltssicherungsgesetz,
soweit sie nicht nach dessen $ 15 Abs. 1 Satz 2
steuerpflichtig sind;
laufende Zuwendungen eines früheren alliierten
Besatzungssoldaten an seine im Geltungsbereich
des Grundgesetzes ansässige Ehefrau, soweit sie
auf diese Zuwendungen angewiesen ist;
die Beträge, die der Arbeitnehmer vom Arbeit-
geber erhält, um sie für ihn auszugeben (durch-
laufende Gelder), und die Beträge, durch die
Auslagen des Arbeitnehmers für den Arbeit-
geber ersetzt werden (Auslagenersatz);
Trinkgelder, die dem Arbeitnehmer von Drit-
ten gezahlt werden, ohne daß ein Rechtsanspruch
darauf besteht, soweit sie 600 Deutsche Mark
im Kalenderjahrnichtübersteigen;
besondere Zuwendungen des Arbeitgebers an
den Arbeitnehmer nach näherer Maßgabe einer
Rechtsverordnung, soweit es aus sozialen Grün-
den oder zur Vereinfachung des Besteuerungs-
verfahrens geboten erscheint, die Zuwendungen
ganz oder teilweise steuerfrei zu belassen;
Zinsen aus Pfandbriefen und Kommunalobli-
gationen, die von der Landesbank und Giro-
zentrale Saar vor dem 6. Juli 1959 ausgegeben
worden sind. $ 3a Abs. 2 gilt entsprechend;
Zinsen aus Entschädigungsansprüchen für deut-
sche Auslandsbonds im Sinne der $$ 52 bis 54
des Bereinigungsgesetzes für deutsche Auslands-
bonds vom 25. August 1952 (Bundesgesetzbl.I
5.553), soweit sich die Entschädigungsansprüche
gegen den Bund oder die Länder richten. Das
gleiche gilt für die Zinsen aus Schuldverschrei-
bungen und Schuldbuchforderungen, die nach
den $$ 9, 10 und 14 des Gesetzes zur näheren
Regelung der Entschädigungsansprüche für Aus-
landsbonds vom 10.März 1960 (Bundesgesetz-
blatt 1 S. 177) vom Bund oder von den Ländern
für Entschädigungsansprüche erteilt oder ein-
getragenwerden; |

dem Rat für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet
des Zollwesens an seine Beamten gezahlt wer-
den (Artikel VI Abschnitt 17 der Anlage zu
dem Abkommen über die Gründung eines Rates
für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Zollwesens — Bundesgesetzbl. 1952II S. 1, 19);
Dividenden und Zinsen aus den von der Inter-
nationalen Entwicklungs-Organisation ausgege-
benen oder garantierten Schuldverschreibungen
und Wertpapieren nach Artikel VII Abschnitt 9
des Abkommens vom 26. Januar 1960 über die
InternationaleEntwicklungs-Organisationin dem
in dieser Bestimmung vorgeschriebenen Umfang
(Bundesgesetzbl. II S. 2137, 2138, 2363);
das Gehalt und die sonstigen Bezüge, die von
der Internationalen Entwicklungs-Organisation
an ihre Direktoren, Stellvertreter und Bedien-
steten gezahlt werden, wenn diese Personen
nicht die deutscheStaatsangehörigkeitbesitzen,
nach Artikel VIII Abschnitt 9 des in Ziffer 56
bezeichneten Abkommens;

58
Fassung vom 1. April 1965 (Bundesgesetzbl. I
S. 177);
Entschädigungen aus Mitteln des Ausgleichs-
fonds nach dem Dritten Abschnitt des Wert-
papierbereinigungsschlußgesetzes vom 28. Ja-
nuar 1964 (Bundesgesetzbl. I S.45), soweit sie
für Zinsen geleistet werden, die nach Ziffer 45
und $ 3a steuerfrei sind;
nach dem 31.Dezember 1965 gewährte Leistun-
gen aus öffentlichen Mitteln an Arbeitnehmer
des Steinkohlen- und Erzbergbaus aus Anlaß
von Stillegungs-, Einschränkungs- oder Umstel-
lungsmaßnahmen.

$ 3a
SteuerbeireiungbestimmterZinsen

(1) Steuerfreisind

zes oder in Berlin (West) ausgegebenenPfand-
briefen und Kommunalschuldverschreibungen,
wenn die Erlöse aus diesen Wertpapieren min-
destens zu 90 vom Hundert zur Finanzierung des
sozialen Wohnungsbauesund der durch ihn be-
dingten Kosten der Aufschließungsmaßnahmen
und Gemeinschaftseinrichtungen bestimmt sind;

a) festverzinslichen Schuldverschreibungen des
Bundes und aus Schatzanweisungen des Bun-
des mit einer Laufzeit von mindestens drei
Jahren,

b) festverzinslichen Schuldverschreibungen der
Länder und aus Schatzanweisungen der Län-
der mit einer Laufzeit von mindestens drei
Jahren, wenn der Ausschuß für Kapitalver-
kehr ($ 6 des Gesetzes über den Kapitalver-
kehr vom 2. September 1949— WiGBl. S. 305)
festgestellt hat, daß die vorgesehenen Aus-
gabebedingungen das Kurs- und Zinsgefüge
am Kapitalmarkt nicht stören;

(West) vor dem 27. Juni 1952 — im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder in Berlin (West)
ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren
(ausgenommenNamensschuldverschreibungen) und
aus festverzinslichen Wertpapieren, die in der
Zeit nach dem 31.März 1952— in Berlin (West)
nach dem 26. Juni 1952— bis zum 17.Dezember
1952 im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder
in Berlin (West) ausgegeben und nach dem Ge-
setz über den Kapitalverkehr vom 2. September
1949(WiGBl. S.305)genehmigtworden sind. Die
Steuerfreiheit bezieht sich auch auf Zinsen aus
vor dem 21. Juni 1948 — in Berlin (West) vor
dem 25. Juni 1948 — außerhalb des Geltungs-
bereichs des Grundgesetzes und von Berlin (West)
ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren
a) von Geldinstituten, die nach $ 3 der 35.Durch-

führungsverordnung zum Umstellungsgesetz
‘ (ÖffentlicherAnzeiger Nr. 83vom 13.Septem-
ber 1949) bis zum 17.Dezember 1952 als ver-
lagert anerkannt worden sind oder vor dem



21. Juni 1948ihren Sitz in den Geltungsbereich
des Grundgesetzes oder vor dem 25. Juni 1948
nach Berlin (West) verlegt haben,

b) von anderen Unternehmen, die ihren Sitz in
den Geltungsbereichdes Grundgesetzesoder
nach Berlin (West) verlegt haben und auf
deren Emissionen $ 1 des Gesetzes zur Berei-
nigung des Wertpapierwesens (Wertpapier-
bereinigungsgesetz) vom 19. August 1949
(wiGBl. S.295) — in Berlin (West) $ 1 des
Gesetzes zur Bereinigung des Wertpapier-
wesens (Wertpapierbereinigungsgesetz) vom
26. September 1949 (Verordnungsblatt für
Groß-Berlin Teil T S. 346) — anzuwenden ist.

Die Steuerfreiheit gilt nicht für Zinsen aus Indu-
strieobligationen, die nach dem 20. Juni 1948 -
im Saarland nach dem 19.November 1947und in
Berlin (West) nach dem 24. Juni 1948 — ausge-
geben worden sind und nicht für Zinsen aus
Wandelanleihen und Gewinnobligationen. Sie gilt
jedoch für Zinsen aus vor dem 1. Januar 1952
ausgegebenen Industrieobligationen (ausgenom-
men Wandelanleihen und Gewinnobligationen),
soweit und nachdem der Zinssatz auf 5,5 vom
Hundert ermäßigt worden ist;

4. Zinsen aus nach dem 31.März 1952— in Berlin
(West) nach dem 26. Juni 1952 — im Geltungs-
bereichdes Grundgesetzesoder in Berlin (West)
ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren,
wenn der Verwendungszweck des Erlöses nach
Anhörung des Ausschusses für Kapitalverkehr
($ 6 des Gesetzes über den Kapitalverkehr vom
2. September 1949— WiGBl. S. 305) durch Rechts-
verordnung als besonders förderungswürdig an-
erkannt worden ist. Eine Anerkennung darf nur
erfolgen,wenn eine Ausgabe für den vorgesehe-
nen Verwendungszweck zu den üblichen Bedin-
gungen am Kapitalmarkt nicht möglich ist und
wenn der Kapitalverkehrsausschußfestgestellt
hat, daß durch die Ausgabe das Kurs- und Zins-
gefüge am Kapitalmarkt nicht gestört wird.
(2) Eine Anleihe gilt im Sinne des Absatzes 1 als

ausgegeben, wenn mindestens ein Wertpapier der
Anleihe veräußert worden ist.

(3) Die Steuerfreiheit der Zinsen aus den in Ab-
satz 1 bezeichneten Anleihen wird durch eine Ände-
rung des Ausgabekurses der Anleihe nicht berührt,
wenn der Bundesminister für Wirtschaft im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen
die Änderung genehmigt hat.

(4) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff. 1, 2 und 4
gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinne des Ab-
satzes 1 Ziff. 1, 2 und 4, die vor dem 1. Januar 1955
ausgegeben worden sind.

$ 3b
Steuerbefreiung bestimmter Gewinnanteile

Steuerfrei sind die vor dem 1. Januar 1962 fällig
gewordenen Gewinnanteile und sonstigen Bezüge
aus Anteilen an Wohnungsunternehmen,solange
diese nach dem Gesetz über die Gemeinnützigkeit
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im Wohnungswesen vom 29. Februar 1940 (Reichs-
gesetzbl. IS. 438)und den dieses Gesetz ergänzenden
Vorschriften als gemeinnützig anerkannt sind.

$ 3c
Anteilige Abzüge

Soweit Ausgaben mit steuerfreien Einnahmen in
unmittelbaremwirtschaftlichemZusammenhangste-
hen, dürfen sie nicht als Betriebsausgaben oder
Werbungskosten abgezogen werden.

3. Gewinn

$A
Gewinnbegriff im allgemeinen

(1) Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen
dem Betriebsvermögen am Schluß des Wirtschafts-
jahrs und dem Betriebsvermögen am Schluß des
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs, vermehrt um
den Wert der Entnahmenund vermindert um den
Wert der Einlagen. Entnahmen sind alle Wirtschafts-
güter (Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse, Nutzun-
gen und Leistungen), die der Steuerpflichtige dem
Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder für andere
betriebsfremdeZwecke im Laufe des Wirtschafts-
jahrs entnommen hat. Einlagen sind alle Wirt-
schaftsgüter (Bareinzahlungen und sonstige Wirt-
schaftsgüter), die der Steuerpflichtige dem Betrieb
im Laufe des Wirtschaftsjahrs zugeführt hat. Bei
der Ermittlung des Gewinns sind die Vorschriften
über die Betriebsausgaben (Absätze 4 bis 6), über
die Bewertung (8$$6, 6a) und über die Absetzung
für Abnutzung oder Substanzverringerung ($ 7) zu
befolgen. Der Wert des Grund und Bodens, der zum
Anlagevermögen gehört, bleibt außer Ansatz.
(2) Der Steuerpflichtigedarf die Vermögensüber-

sicht (Bilanz) auch nach ihrer Einreichung beim
Finanzamt ändern, soweit sie den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung unter Befolgung der
Vorschriften dieses Gesetzes nicht entspricht. Dar-
über hinaus ist eine Änderung der Vermögensüber-
sicht (Bilanz) nur mit Zustimmung des Finanzamts
zulässig.

(3) Steuerpflichtige, die nicht auf Grund gesetz-
licher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu füh-
ren und regelmäßigAbschlüssezu machen,und die
auch keine Bücher führen und keine Abschlüsse
machen, können als Gewinn den Überschuß der
Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben (Ab-
sätze 4 bis 6) ansetzen. Hierbei scheiden Betriebs-
einnahmen und Betriebsausgaben aus, die im Na-
men und für Rechnungeines anderenvereinnahmt
und verausgabt werden (durchlaufende Posten). Die
Vorschriften über die Absetzung für Abnutzung oder
Substanzverringerung($7) sind zu befolgen.
(4) Betriebsausgabensind die Aufwendungen,die

durch den Betrieb veranlaßt sind.
(5) Aufwendungen

1. für Geschenke an Personen, die nicht Arbeitneh-
mer des Steuerpflichtigensind und nicht in stän-
diger Geschäftsbeziehungzu dem Steuerpflichti-
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gen auf Grund eines Werkvertrags oder eines
Handelsvertretervertrags stehen, mit Ausnahme
von Geschenken, die bei einem Empfänger im
Wirtschaftsjahr den Wert von insgesamt 100
Deutsche Mark nicht übersteigen,

2. für Einrichtungen des Steuerpflichtigen, soweit sie
der Bewirtung oder der Beherbergung von Per-
sonen, die nicht Arbeitnehmer des Steuerpflich-
tigen sind, dienen (Gästehäuser) und sich außer-
halb des Ortes eines Betriebs des Steuerpflichti-
gen befinden,

3. für die Pacht oder die Ausübung einer Jagd oder
einer Fischerei, für die Haltung oder Benutzung
von Segeljachten oder Motorjachten sowie für
ähnliche Zwecke und für die hiermit zusammen-
hängenden Bewirtungen

die Unterhaltung der in Ziffer 2 bezeichneten Ein-
richtungen oder die in Ziffer 3 bezeichneten Tätig-
keiten Gegenstand einer mit Gewinnabsicht aus-
geübten Betätigung des Steuerpflichtigen sind. An-
dere Aufwendungen als die in den Ziffern 1 bis 3
bezeichneten, die die Lebensführung des Steuer-
pflichtigen oder anderer Personen berühren, schei-
den bei der Gewinnermittlung insoweit aus, als sie
nach der allgemeinen Verkehrsauffassung als unan-
gemessen anzuschen sind. $ 9 Abs.1 Ziff. 4 und 5
und Abs.2 gelten entsprechend. $ 12 Ziff. 1 bleibt
unberührt,

(6) Aufwendungen im Sinne des Absatzes 5 Sätze
1 und 2 sind einzeln und getrennt von den sonstigen
Betriebsausgaben aufzuzeichnen. Soweit diese Auf-
wendungennicht bereitsnachAbsatz 5 vom Abzug
ausgeschlossen sind, dürfen sie bei der Gewinn-
ermittlung nur berücksichtigt werden, wenn sie nach
Satz 1besondersaufgezeichnetsind.

$5
Gewinn bei Vollkaufleuten und bei bestimmten

anderen Gewerbetreibenden
Bei Gewerbetreibenden,die auf Grund gesetz-

licher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu füh-
ren und regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder die
ohne eine solche Verpflichtung Bücher führen und
regelmäßig Abschlüsse machen, ist für den Schluß
des Wirtschaftsjahrs das Betriebsvermögen anzu-
setzen ($ 4 Abs. 1 Satz 1), das nach den handelsrecht-
lichen Grundsätzen ordnungsmäßigerBuchführung
auszuweisen ist. Die Vorschriften über die Entnah-
men und die Einlagen ($ 4 Abs. 1), über die Zuläs-
sigkeit der Bilanzänderung ($ 4 Abs. 2), über die
Betriebsausgaben($4 Abs. 4 bis 6), über die Bewer-
tung (8$ 6, 6a) und über die Absetzung für Ab-
nutzung oder Substanzverringerung($ 7) sind zu
befolgen.

86
Bewertung

(1) Für die Bewertung der einzelnen Wirtschafts-
güter, die dem Betrieb dienen, gilt das Folgende:
1. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der

Abnutzung unterliegen, sind mit den Anschaf-

fungs- oder Herstellungskosten, vermindert um
die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7, anzu-
setzen. Ist der Teilwert niedriger, so kann dieser
angesetzt werden. Teilwert ist der Betrag, den
ein Erwerber desganzenBetriebsim Rahmendes
Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschafts-
gut ansetzen würde; dabei ist davon auszugehen,
daß der Erwerber den Betrieb fortführt. Bei Wirt-
schaftsgütern, die bereits am Schluß des voran-
gegangenen Wirtschaftsjahrs zum Anlagevermö-
gen des Steuerpflichtigen gehört haben, darf der
Bilanzansatz nicht über den letzten Bilanzansatz
hinausgehen.

2. Andere als die in Ziffer 1 bezeichneten Wirt-
schaftsgüterdes Betriebs (Grund und Boden, Be-
teiligungen, Geschäfts- oder Firmenwert, Um-
laufsvermögen) sind mit den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten anzusetzen. Statt der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten kann der
niedrigere Teilwert (Ziffer 1 Satz 3) angesetzt
werden. Bei Wirtschaftsgütern, die bereits am
Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs
zum Betriebsvermögengehört haben, kann der
Steuerpflichtige in den folgenden Wirtschafts-
jahren den Teilwert auch dann ansetzen, wenn
er höher ist als der letzte Bilanzansatz; es dür-
fen jedoch höchstens die Anschaffungs- oder Her-
stellungskostenangesetztwerden. Bei land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben ist auch der An-
satz des höheren Teilwerts zulässig, wenn das
den Grundsätzen ordnungsmäßigerBuchführung
entspricht,

3. Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer An-
wendung der Vorschriften der Ziffer 2 anzusetzen.

4. Entnahmen des Steuerpflichtigen für sich, für sei-
nen Haushalt oder für andere betriebsfremde
Zwecke sind mit dem Teilwert anzusetzen.

5. Einlagen sind mit dem Teilwert für den Zeitpunkt
der Zuführung anzusetzen; sie sind jedoch höch-
stens mit den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten anzusetzen, wenn das zugeführte Wirt-
schaftsgut
a) innerhalb der letzten drei Jahre vor dem

Zeitpunktder Zuführungangeschafftoderher-
gestellt worden ist oder

b) ein Anteil an einer Kapitalgesellschaft ist und
der Steuerpflichtige an der Gesellschaft im
Sinne des $ 17 Abs. 1 beteiligt ist; $ 17 Abs. 2
Satz 2 gilt entsprechend.

6. Bei Eröffnung eines Betriebs ist Ziffer 5 entspre-
chend anzuwenden.

7. Bei entgeltlichkemErwerb eines Betriebs sind die
Wirtschaftsgüter mit dem Teilwert, höchstens je-
doch mit den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten anzusetzen.
(2) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund

ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten von beweg-
lichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die
der Abnutzung unterliegenund die einer selbstän-
digen Bewertungund Nutzung fähig sind, im Jahr
der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe



als Betriebsausgaben absetzen, wenn die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen
darin enthaltenen Vorsteuerbetrag ($ 9b Abs. 1), für
das einzelne Wirtschaftsgut 800 Deutsche Mark nich!
übersteigen.

86a
Pensionsrückstellung

(1) Eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-
schaft (Versorgungsanspruch einer Person, bei der
der Versorgungsfall noch nicht eingetreten ist) kann
nur gebildet werden, wenn die Pensionsanwartschaft
auf einer vertraglichen Pensionsverpflichtung beruht
oder sich aus einer Betriebsvereinbarung, einem
Tarifvertrag oder einer Besoldungsordnung ergibt.
Eine auf betrieblicher Ubung oder dem Grundsatz
der Gleichbehandlung beruhende Pensionsverpflich-
tung gilt nicht als vertragliche Verpflichtung im
Sinne des Satzes 1.
(2) Eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-

schaft darf im Wirtschaftsjahr den Gewinn nur bis
zur Höhe des Betrags mindern, der auf das Wirt-
schaftsjahr entfällt, wenn die Rückstellung nach ver-
sicherungsmathematischen Grundsätzen gleichmäßig
auf die Zeit von der Entstehung der Pensionsver-
pflichtung (Pensionszusage) bis zu dem vertraglich
vorgesehenen Eintritt des Versorgungsfalls verteilt
wird. In dem Wirtschaftsjahr, in dem der Ver-
sorgungsfall eintritt oder die aus der Pensionszusage
berechtigte Person ihre Tätigkeit für den Steuer-
pflichtigen unter Beibehaltung des Versorgungs-
anspruchs beendet, darf die Rückstellung den Ge-
winn bis zu dem Betrag mindern, der sich als Unter-
schied zwischen dem versicherungsmathematischen
Barwert der künftigen Pensionsleistungen und einer
nach den Grundsätzen des Satzes 1 für den Bilanz-
Stichtag des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs be-
rechneten Rückstellung ergibt. Bei der Anwendung
der Sätze 1 und 2 ist ein Rechnungszinsfuß von
mindestens5'/2vomHundertzugrundezu legen.

(3) Ist in der Steuerbilanz zum Schluß des letzten
Wirtschaftsjahrs, das vor dem 16.Dezember 1960
endet, eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-
schaft ausgewiesen, die unter Zugrundelegung eines
niedrigeren Rechnungszinsfußesals 5'/, vom Hun-
dert gebildet worden ist, so sind in den folgenden
Wirtschaftsjahren die nach den Absätzen 1 und 2
zulässigen Zuführungen zu der Rückstellung ver-
sicherungsmathematisch gleichmäßig so zu kürzen,
daß die Rückstellung im Zeitpunkt des vertraglich
vorgesehenen Eintritts des Versorgungsfalls den
sich unter Zugrundelegung eines Rechnungszins-
fußes von 5'/. vom Hundert ergebenden versiche-
rungsmathematischen Barwert der künftigen Pen-
sionsleistungen nicht übersteigt.
(4) Nach dem Eintritt des Versorgungsfalls ist eine

Rückstellung für eine Pensionsverpflichtung in jedem
Wirtschaftsjahr mindestens in Höhe des Betrags
gewinnerhöhend aufzulösen, der sich unter Zu-
grundelegung eines Rechnungszinsfußesvon 51a
vom Hundert als Unterschied des versicherungs-
mathematischenBarwerts der künftigen Pensions-
leistungen am Schluß des Wirtschaftsjahrs und am
Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs ergibt.
Ist nach dem Eintritt des Versorgungsfalls eine in
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der Steuerbilanz des vorangegangenen Wirtschafts-
jahrs ausgewiesene Rückstellung für eine Pensions-
verpflichtung höher ais der unter Zugrundelegung
eines Rechnungszinsfußes von 5!/g vom Hundert er-
rechnete versicherungsmathematische Barwert der
künftigen Pensionsleistungen am Schluß des Wirt-
schaftsjahrs, so ist insoweit die Rückstellung ge-
winnerhöhend aufzulösen. Der Steuerpflichtige kann
in Höhe von vier Fünfteln eines nach Satz 2 ent-
stehenden Gewinns eine den steuerlichen Gewinn
minderndeRücklagebilden.Die Rücklageist in den
auf die Bildung folgenden vier Wirtschaftsjahren
mit mindestens je einem Viertel, spätestens jedoch
bei Wegfall der Pensionsverpflichtung gewinn-
erhöhend aufzulösen.

$&6b
Gewinn aus der Veräußerung

bestimmter Anlagegüter
(1) Steuerpflichtige,die

Grund und Boden,
Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden
mit dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn der
Aufwuchs oder die Anlagen zu einem land- und
forstwirtschaftlichenBetriebsvermögengehören,
Gebäude,
abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter mit einer
betriebsgewöhnlichenNutzungsdauer von minde-
stens 25 Jahren,
Schiffe,
Anteile an Kapitalgesellschaften oder
im Zusammenhang mit einer Betriebsumstellung
lebendes Inventar land- und forstwirtschaftlicher
Betriebe
veräußern, können im Wirtschaftsjahr der Veräuße-
rung von den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten der in Satz 2 bezeichneten Wirtschaftsgüter,
die im Wirtschaftsjahr der Veräußerung angeschafft
oder hergestellt worden sind, einen Betrag bis zur
Höhe des bei der Veräußerung entstandenenGe-
winns abziehen. Der Abzug ist zulässig bei den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten von
1. abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern,
2. Grund und Boden,

soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Grund und Boden entstanden ist,

3. Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden
mit dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn
der Aufwuchs oder die Anlagen zu einem land-
und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen ge-
hören,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Aufwucs auf oder Anlagen im Grund und
Boden mit dem dazugehörigen Grund und
Boden entstanden ist,

4. Gebäuden,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Grund und Boden, von Aufwuchs auf oder An-
lagen im Grund und Boden mit dem dazu-
gehörigen Grund und Boden, von Gebäuden
oder von Anteilen an Kapitalgesellschaften
entstanden ist, oder
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5. Anteilen an Kapitalgesellschaften,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Anteilen an Kapitalgesellschaften entstanden
ist und der Bundesminister für Wirtschaft im
Benehmen mit dem Bundesminister der Finan-
zenund der von der Landesregierungbestimm-
ten Stelle bescheinigt hat, daß der Erwerb der
Anteile unter Berücksichtigungder Veräuße-
rung der Anteile volkswirtschaftlich besonders
förderungswürdig und geeignet ist, die Unter-
nehmensstruktur eines Wirtschaftszweigs zu
verbessern oder einer breiten Eigentums-
streuungzu dienen.

Der Anschaffung oder Herstellung von Gebäuden
oder Schiffen steht ihre Erweiterung, ihr Ausbau
oder ihr Umbau gleich. Der Abzug ist in diesem Fall
nur von dem Aufwand für die Erweiterung, den
Ausbau oder den Umbau der Gebäude oder Schiffe
zulässig.

(2) Gewinn im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist der
Betrag,um den der Veräußerungspreisnach Abzug
der Veräußerungskosten den Buchwert übersteigt,
mit dem das veräußerte Wirtschaftsgut im Zeitpunkt
der Veräußerung anzusetzen gewesen wäre. Buch-
wert ist der Wert, mit dem ein Wirtschaftsgut nach
$ 6 anzusetzen ist.
(3) Soweit Steuerpflichtige den Abzug nach Ab-

satz 1 nicht vorgenommen haben, können sie im
Wirtschaftsjahr der Veräußerung eine den steuer-
lichen Gewinn mindernde Rücklage bilden. Bis zur
Höhe dieser Rücklage können sie von den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten der in Absatz 1
Saiz 2 bezeichnetenWirtschaftsgüter,die in den fol-
genden zwei Wirtschaftsjahren angeschafft oder
hergestellt worden sind, im Wirtschaftsjahr ihrer
Anschaffung oder Herstellung einen Betrag abzie-
hen; bei demAbzug geltendie Einschränkungendes
Absatzes 1 Satz 2 Ziff. 2 bis 5 sowie Absatz 1 Sätze 3
und 4 entsprechend. Die Frist von zwei Jahren ver-
längert sich bei neu hergestellten Gebäuden und
Schiffen auf vier Jahre, wenn mit ihrer Herstellung
vor dem Schluß des zweiten auf die Bildung der
Rücklage folgenden Wirtschaftsjahrs begonnen wor-
den ist. Die Rücklage ist in Höhe des abgezogenen
Betrags gewinnerhöhend aufzulösen. Ist eine Rück-
lage am Schluß des zweiten auf ihre Bildung folgen-
den Wirtschaftsjahrs noch vorhanden, so ist sie in
diesem Zeitpunkt gewinnerhöhend aufzulösen, so-
weit nicht ein Abzug von den Herstellungskosten
von Gebäuden oder Schiffen in Betracht kommt, mit
deren Herstellung bis zu diesem Zeitpunkt begon-
nen worden ist; ist die Rücklage am Schluß des
vierten auf ihre Bildung folgendenWirtschaftsjahrs
noch vorhanden, so ist sie in diesem Zeitpunkt ge-
winnerhöhendaufzulösen.Eine Rücklageist nur zu-
lässig, wenn in der handelsrechtlichen Jahresbilanz
ein entsprechender Passivposten in mindestens glei-
cher Höhe ausgewiesen wird.
(4) Voraussetzung für die Anwendung der Ab-

sätze1und 3 ist, daß
1. der Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buch-

führung nach $ 4 Abs. 1 oder $ 5 ermittelt wird,
2. die veräußerten Wirtschaftsgüter im Zeitpunkt

der VeräußerungmindestenssechsJahre unun-

terbrochen zum Anlagevermögen einer inländi-
schenBetriebstättegehört haben; die Frist von
sechs Jahren entfällt für lebendes Inventar land-
und forstwirtschaftlicher Betriebe,

3. die angeschafftenoder hergestelltenWirtschafis-
güter zum Anlagevermögen einer inländischen
Betriebstätte gehören und

4. der bei der Veräußerung entstandene Gewinn bei
der Ermittlung des im Inland steuerpflichtigen
Gewinns nicht außer Ansatz bleibt.

Der Abzug nach den Absätzen 1 und 3 ist bei Wirt-
schaftsgütern, die zu einem land- und forstwirt-
schaftlichenBetrieb gehörenoder der selbständigen
Arbeit dienen, nicht zulässig, wenn der Gewinn bei
der Veräußerung von Wirtschaftsgütern eines Ge-
werbebetriebsentstandenist,
(5) Ist von den Anschaffungs-oder Herstellungs-

kosten eines Wirtschaftsguts ein Betrag nach Ab-
satz 1odernachAbsatz 3 abgezogenworden,so gilt
derverbleibendeBetragals Anschaffungs-oderHer-
stellungskosten des Wirtschaftsguts.

$6c

Gewinn aus der Veräußerung von Gebäuden sowie
von Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und
Boden bei der Ermittlung des Gewinns nach $ 4

Abs. 3 oder nach Durchschnititsätzen

(1) $ 6b mit Ausnahme des $ 6b Abs. 4 Ziff. 1 ist
mit der folgenden Maßgabe entsprechend anzuwen-
den, wenn der Gewinn nach $ 4 Abs. 3 oder die Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft nach Durch-
schnittsätzen ermittelt werden:
1. Der Abzug nach$ 6b Abs. i und 3 ist nur zuläs-

sig, soweit der Gewinn entstanden ist bei der
Veräußerung von
Gebäudenoder
Aufwuchs auf oderAnlagen im Grund und Boden
mit demdazugehörigenGrund und Boden,wenn
der Aufwuchs oder die Anlagen zu einem land-
und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen ge-
hören.

2. Soweit nach $ 6b Abs.3 eine Rücklagegebildet
werden kann, ist ihre Bildung als Betriebsausgabe
(Abzug) und ihre Auflösung als Betriebseinnahme
(Zuschlag)zu behandeln.
(2) Voraussetzung für die Anwendung des Absat-

zes 1ist, daßdieWirtschaftsgüter,bei denenein Ab-
zug von den Anschaffungs- oderHerstellungskosten
vorgenommen worden ist, in besondere, laufend zu
führende Verzeichnisse aufgenommenwerden. In
den Verzeichnissensind der Tag der Anschaffung
oder Herstellung, die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten,der Abzug nach $ 6b Abs.1 und 3 in
Verbindung mit Absatz 1, die Absetzungen für Ab-
nutzung, die Abschreibungen sowie die Beträge
nachzuweisen, die nach $ 6b Abs.3 in Verbindung
mit Absatz 1 Ziff.2 als Betriebsausgaben (Abzug)
oder Betriebseinnahmen(Zuschlag)behandeltwor-
den sind.
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Absetzung für Abnutzung
oder Substanzverringerung

(1) Bei Wirtschaltsgülern, deren Verwendung oder
Nutzung durch den Steuerpflichtigen zur Erzielung
von Einkünften sich erfahrungsgemäß auf einen Zeit-
raum von mehr als einem Jahr erstreckt, ist jeweils
für ein Jahr der Teil der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten abzusetzen, der bei gleichmäßiger
Verteilung dieser Kosten auf die Gesamtdauer der
Verwendung oder Nutzung auf ein Jahr entfällt (Ab-
setzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen).
Die Absetzungbemißtsichhierbei nachder betriebs-
gewöhnlichen Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts.
Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagever-
mögens, bei denen ceswirtschaftlich begründet ist,
die Absetzung für Abnutzung nach Maßgabe der
Leistung des Wirtschaftsguts vorzunehmen, kann
der Steuerpflichtige dieses Verfahren statt der Ab-
setzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen
anwenden, wenn er den auf das einzelne Jahr ent-
fallenden Umfang der Leistung nachweist. Abset-
zungen für außergewöhnliche technische oder wirt-
schaftlicheAbnutzungsind zulässig.
(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-

lagevermögenskann der Steuerpflichtigestatt der
Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträ-
gen die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jah-
resbeträgenbemessen.Die Absetzung für Abnut-
zung in fallenden Jahresbeträgen kann nach einem
unveränderlichen Hundertsatz vom jeweiligen Buch-
wert (Restwert) vorgenommen werden; der dabei
anzuwendende Hundertsatz darf höchstens das Zwei-
fachedes bei der Absetzungfür Abnutzung in glei-
chen Jahresbeträgen in Betracht kommenden Hun-
dertsatzes betragen und 20vom Hundert nicht über-
steigen. Durch Rechtsverordnung kann die Anwen-
dung andererVerfahren der Absetzung für Abnut-
zung in fallenden Jahresbeträgen zugelassen wer-
den, wenn sich danach für das erste Jahr der Nut-
zung und für die ersten drei Jahre der Nutzung ins-
gesamt nicht höhere Absetzungen für Abnutzung als
bei dem in Satz 2 bezeichneten Verfahren ergeben.
Bei Wirtschaftsgütern,bei denendie Absetzung für
Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen bemessen
wird, sind Absetzungen für außergewöhnliche tech-
nische oder wirtschaftliche Abnutzung nicht zulässig.
Voraussetzungfür die Anwendungder Sätze1bis 4
ist, daß über die Wirtschaftsgüter, bei denen die Ab-
setzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen
bemessen wird, durch Rechtsverordnung zu bestim-
mende Aufzeichnungen geführt werden.

(3) Der Übergang von der Absetzung für Abnut-
zung in fallendenJahresbeträgenzur Absetzungfür
Abnutzung in gleichenJahresbeträgenist zulässig.
In diesem Fall bemißt sich die Absetzung für Abnut-
zung vom Zeitpunkt des Übergangs an nach dem
dann nochvorhandenenRestwert und der Restnut-
zungsdauer des einzelnen Wirtschaftsguts. Der Über-
gang von der Absetzung für Abnutzung in gleichen
Jahresbeträgen zur Absetzung für Abnutzung in fal-
lenden Jahresbeträgen ist nicht zulässig.
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(4) Bei Gebäuden sind abweichend von Absatz 1
als Absetzung für Abnutzung die folgenden Beträge
bis zur vollen Absetzungabzuziehen:
1. bei Gebäuden, die nach dem 31.Dezember 1924

fertiggestellt worden sind,
jährlich 2 vom Hundert,

2. bei Gebäuden, die vor dem 1.Januar 1925fertig-
gestellt worden sind,

jährlich 2,5 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Beträgt
die tatsächlicheNutzungsdauereines Gebäudesin
den Fällen der Ziffer 1weniger als 50 Jahre, in den
Fällen der Ziffer 2 weniger als 40 Jahre, so können
an Stelle der Absetzungen nach Satz 1 die der tat-
sächlichen Nutzungsdauer entsprechendenAbset-
zungen für Abnutzung vorgenommen werden. Die
Vorschrift des Absatzes 1 letzter Satz bleibt unbe-
rührt.

(5) Bei Gebäuden, die nach dem 31.Dezember 1964
fertiggestellt worden sind, kann der Bauherr abwei-
chendvon Absatz 4 als Absetzung für Abnutzung
die folgenden Beträge abziehen: '
im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden
11Jahren

jeweils 3,5 vom Hundert,
in dendarauffolgenden20Jahren

jeweils 2 vom Hundert,
in dendarauffolgenden18Jahren

jeweils 1 vom Hundert
der Herstellungskosten.Bei Gebäudenund Eigen-
tumswohnungen,bei denen der Antrag auf Bauge-
nehmigungnach dem9.Oktober 1962gestelltwor-
den ist und die zumehrals 66?/svomHundertWohn-
zweckendienen, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß
an die Stelle des 31.Dezember1964der 9.Oktober
1962 tritt, wenn für die Gebäude oder Eigentums-
wohnungen erhöhte Absetzungennach $ 7b oder
$ 54nichtzulässigsind.
(6) Bei Bergbauunternehmen,Steinbrüchen und

anderen Betrieben, die einen Verbrauch der Sub-
stanzmit sichbringen,ist Absatz 1 entsprechendan-
zuwenden; dabei sind Absetzungen nach Maßgabe
des Substanzverzehrszulässig (Absetzungfür Sub-
stanzverringerung).

87a
Bewertungsireiheitfür beweglicheWirtschaftsgüter

(1) Steuerpflichtige, die
1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur

Inanspruchnahme von Rechten und Vergünsti-
gungenberechtigtsind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,
Weltanschauung oder politischer Gegnerschaft
gegen den Nationalsozialismusverfolgt worden
sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben
und den Gewinn auf Grund ordnungsmäßigerBuch-
führung ermitteln, können für die abnutzbaren be-
weglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
neben der nach $ 7 von den Anschaffungs- oder Her-
stellungskostenzu bemessendenAbsetzungfür Ab-
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nutzung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung
und in dem darauffolgenden Jahr bis zu insgesamt
50 vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, höchstens jedoch für alle in Betracht
kommenden Wirtschaftsgüter eines Unternehmens
bis zu 100000 Deutsche Mark jährlich abschreiben.
Die Absetzung für Abnutzung in den folgenden Jah-
ren bemißt sich nach dem dann noch vorhandenen
Restwert und der Restnutzungsdauer der einzelnen
Wirtschaftsgüter, für die Bewertungsfreiheit nach
Satz 1 in Anspruch genommen worden ist.

(2) Die Bewertungsfreiheit nach Absatz 1 kann
nur für diejenigen abnutzbaren beweglichen Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens in Anspruch ge-
nommen werden, die bis zum 31.Dezember 1958an-
geschafft oder hergestellt worden sind. Bei Wirt-
schaftsgütern, für die von der Bewertungsfreiheit
nach Absatz 1 Gebrauch gemacht wird, sind die Ab-
setzungen für Abnutzung nach $ 7 in gleichen Jah-
resbeträgen vorzunehmen.

$ 7b
Erhöhte Absetzungen für Einfamilienhäuser,

Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen
(1) Bei Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern

und Eigentumswohnungen, bei denen der Antrag auf
Baugenehmigungnach dem31. Dezember1964ge-
stellt worden ist und die zu mehr als 66°/svom Hun-
dert Wohnzwecken dienen, können abweichend von
$ 7 Abs.4 und 5 im Jahr der Fertigstellung und in
den sieben folgenden Jahren jeweils bis zu 5 vom
Hundert der Herstellungskosten abgesetzt werden.
Nach Ablauf dieser acht Jahre sind als Absetzung
für Abnutzung bis zur vollen Absetzung jährlich
2,5 vom Hundert des Restwerts abzuziehen, $ 7
Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. Übersteigen die Her-
stellungskosten bei einem Einfamilienhaus oder
einer Eigentumswohnungdie Grenze von 150000
Deutsche Mark, bei einem Zweifamilienhaus die
Grenze von 200000 Deutsche Mark, so sind auf den
übersteigenden Teil der Herstellungskosten die Vor-
schriften des $ 7 Abs. 4 anzuwenden.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten entspre-
chendfür Herstellungskosten,die für Ausbautenund
Erweiterungen an einem Ein- oder Zweifamilienhaus
oder an einer Eigentumswohnung aufgewendet wor-
den sind,wenndasEin- oder Zweifamilienhausoder
die Eigentumswohnungvor dem 1.Januar 1964fer-
tiggestellt worden ist. Weitere Voraussetzung ist,
daß die ausgebauten oder neu hergestellten Ge-
bäudeteilezu mehrals 80vomHundertWohnzwek-
ken dienen. Nach Ablauf des Zeitraums, in dem nach
Satz 1 erhöhteAbsetzungenvorgenommenwerden
können, ist der Restwert den Anschaffungs- oder
Herstellungskostendes Gebäudesoder dem an de-
ren Stelle tretenden Wert hinzuzurechnen; die wei-
teren Absetzungen für Abnutzung sind einheitlich
für das gesamte Gebäude nach dem sich hiernach er-
gebenden Betrag und dem für das Gebäude maß-
gebendenHundertsatzzu bemessen.

(3) Geht das Eigentum an einem Einfamilienhaus,
einem Zweifamilienhaus oder einer Eigentumswoh-
nung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 innerhalb von
acht Jahren nachder Fertigstellungauf einen ande-

ren über, so kann der Rechtsnachfolger des Bauherrn
(Ersterwerber) die erhöhten Absetzungen im Sinne
des Absatzes 1 vornehmen, soweit der Bauherr sie
nicht geltend gemacht hat. Für den Ersterwerber
tretenan die Stelle der Herstellungskostendie An-
schaffungskosten. Hat der Bauherr keine erhöhten
Absetzungen vorgenommen, so tritt für den Erst-
erwerber an die Stelle des Jahres der Fertigstellung
das Jahr des Ersterwerbs.Hat der Bauherr erhöhte
Absetzungen vorgenommen, so kann der Ersterwer-
ber sie vom Jahr des Ersterwerbs an bis zum Ablauf
desZeitraumsgeltendmachen,in demfür den Bau-
herrn ohne die Veräußerung erhöhte Absetzungen
in Betracht gekommen wären; nach Ablauf dieses
Zeitraumsbemessensich die Absetzungenfür Ab-
nutzungbis zum siebentenauf das Jahr des Erster-
werbs folgenden Jahr nach $ 7 Abs. 4 und vom ach-
ten auf das Jahr des Ersterwerbs folgenden Jahr an
nach Absatz 1 Satz 2.

(4) Bei Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern
und Eigentumswohnungen im Sinne des Absatzes 1
Satz 1 kann der Bauherr erhöhte Absetzungen, die
er im Jahr der Fertigstellung und in den zwei fol-
genden Jahren nicht ausgenutzt hat, bis zum Ende
des dritten auf das Jahr der Fertigstellung folgen-
den Jahres nachholen. Dabei können nachträgliche
Herstellungskosten vom Jahr ihrer Entstehung an
bei der Bemessungder erhöhtenAbsetzungenso be-
rücksichtigt werden, als wären sie bereits im Jahr
derFertigstellungentstanden.ImJahr derFertigstel-
lung und in den zwei folgendenJahren sind jedoch
mindestens die Absetzungen für Abnutzung nach $7
Abs. 4 vorzunehmen. Die Sätze 1 bis 3 gelten ent-
sprechend bei Ausbauten und Erweiterungen im
Sinne des Absatzes 2 und für den Ersterwerber im
Sinne des Absatzes 3, für den Ersterwerber jedoch
mit der Maßgabe, daß er auchdie vom Bauherrn nicht
ausgenutzten erhöhten Absetzungen nachholen kann.
(5) Für die Anwendung der Absätze 1 bis 3 sind

zum Gebäude gehörende Garagen ohne Rücksicht
auf ihre tatsächlicheNutzungals Wohnzweckendie-
nend zu behandeln,soweit in ihnen nichtmehr als
ein Personenkraftwagenfür jede in dem Gebäude
befindliche Wohnung untergestellt werden kann.
Räume für die Unterstellung weiterer Kraftwagen
sind stets als nicht Wohnzweckendienend zu be-
handeln.
(6) ErhöhteAbsetzungennachdenAbsätzen 1bis

3 kann der Steuerpflichtigenur für ein Einfamilien-
haus oder für ein Zweifamilienhaus oder für eine
Eigentumswohnungoder für den Ausbau oder die
Erweiterung eines Ein- oder eines Zweifamilien-
hauses oder einer Eigentumswohnung in Anspruch
nehmen.Ehegatten,bei denendie Voraussetzungen
des $ 26 Abs. 1 vorliegen, können erhöhte Abset-
zungen nach den Absätzen 1 bis 3 für insgesamt
zwei der in Satz 1 bezeichneten Gebäude, Eigentums-
wohnungen,Ausbautenoder Erweiterungengeltend
machen, Der Bauherr von Kaufeigenheimen, Träger-
kleinsiedlungenundKaufeigentumswohnungenkann
abweichendvon denSätzen1und 2 für alle von ihm
erstellten Kaufeigenheime, Trägerkleinsiedlungen
und Kaufeigentumswohnungenim Jahr der Fertig-
stellung und im folgenden Jahr erhöhte Absetzun-
gen bis zu jeweils 5 vom Hundert geltend machen.



(7) Bei Gebäuden sowie bei Zubauten, Ausbauten
und Umbauten, bei denen der Antrag auf Baugeneh-
migung vor dem 10.Oktober 1962 gestellt worden
ist, sind die Vorschriften des $ 7 b in den bisherigen
Fassungen mit der Maßgabe weiter anzuwenden,
daß für die vom Restwert vorzunehmenden Abset-
zungen für Abnutzung die Vorschriften des Absat-
zes 1 Satz 2 und des Absatzes 2 Satz 3 entsprechend
gelten. Bei Gebäuden sowie bei Zubauten, Ausbau-
ten und Umbauten, die in Berlin (West) errichtet
worden sind, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß an
die Stelle des 10.Oktober 1962 der 1. Januar 1965
tritt und daß auch die Vorschrift des $ 53 Abs. 3 in
der Fassung des Einkommensteuergesetzes vom
15:August 1961 (Bundesgesetzbl. I S.1253) weiter
anzuwenden ist. Bei Gebäuden und Eigentumswoh-
nungen, bei denen der Antrag auf Baugenehmigung
nach dem 9. Oktober 1962 und vor dem1, Januar
1965 gestellt worden ist und die nicht in Berlin
(West) errichtet worden sind, sind die Vorschriften
des $ 54 weiter anzuwenden.

8 7c
Förderung des Wohnungsbaues

(1) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung nach $ 4 Abs. 1 oder
nach $ 5 ermitteln, können bei unverzinslichen, in
gleichen Jahresbeträgen zu tilgenden Darlehen, die
aus Mitteln des Betriebs zur Förderung des Baues
von Wohnungen gegeben werden, 25 vom Hundert
des nach Absatz 3 berücksichtigungsfähigen Gesamt-
betrags der im Wirtschaftsjahr gegebenen Darlehen
außerhalb der Bilanz vom Gewinn abziehen. Das
gilt auch, wenn die Hingabe der Darlehen nicht durch
den Betrieb veranlaßt worden ist. Die Darlehen sind
in der Bilanz mit dem Wert anzusetzen, der sich nach
Abzug von Zwischenzinsen unter Berücksichtigung
von Zinseszinsen vom Nennbetrag der Darlehen er-
gibt. Dabei ist von einem Zinssatz von höchstens
5,5 vom Hundert auszugehen.

(2) Voraussetzungfür die AnwendungdesAbsat-
zes 1ist, daßdi Darlehen
1. eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren haben,
2. nachdem 31.Dezember1954und vor dem1. Ja-

nuar 1962an einen Bauherrn gegeben werden,
3. von dem Bauherrn unverzüglich und unmittelbar

zur nachstelligenFinanzierungoder Restfinanzie-
rung des Baues von Wohnungen im Sinne des
$ 39 oder des $ 82 des Zweiten Wohnungsbauge-
setzes (Wohnungsbau- und Familienheimgesetz)
vom27.Juni 1956(Bundesgesetzbl. IS.523)
a) in Eigenheimen, Kaufeigenheimen, Kleinsied-

lungen oder als Wohnungen (Eigentumswoh-
nungen) im Sinne des Ersten Teils desWoh-
nungseigentumsgesetzesoder

b) durch Wiederaufbau von durch Kriegseinwir-
kung ganz oder teilweise zerstörten Gebäuden

verwendet werden und
4. weder unmittelbar noch mittelbar in wirtschaft-

lichkemZusammenhangmit der Aufnahme eines
Kredits stehen.
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(3) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn die Dar-
lehen 7 000Deutsche Mark für jede geförderte Woh-
nung nicht übersteigen. Bei Darlehen, die zur Finan-
zierung des Baues von Wohnungen in Eigenheimen,
Kaufeigenheimen, Kleinsiedlungen oder von Woh-
nungen (Eigentumswohnungen)im Sinne des ersten
Teils des Wohnungseigentumsgesetzesverwendet
werden, erhöht sich dieser Betrag auf 10000 Deut-
scheMark. Bei Eigenheimen,Kaufeigenheimenund
Kleinsiedlungen mit zwei Wohnungen gilt diese
Erhöhung nur für Darlehen zur Finanzierung einer
der beiden Wohnungen. Die Darlehen dürfen bei der
Ermittlung des nach Absatz 1 vom Gewinn abzu-
ziehenden Betrags nur insoweit berücksichtigt wer-
den, als sie 30 vom Hundert des Gewinns aus dem
Betrieb nicht übersteigen, aus dessen Mitteln die
Darlehen gegeben worden sind. Das gilt nicht, wenn
diese Wohnungen für Arbeitnehmer des Steuer-
pflichtigenerrichtetwerden.

(4) Zum Nachweis der in Absatz 2 Ziff. 3 und in
Absatz 3 Satz 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen
ist eine Bescheinigung der nach $ 95 Abs.1 des
Zweiten WohnungsbaugesetzesbestimmtenStelle
vorzulegen.

(5) Wird ein Darlehen im Sinne des Absatzes 1
während der Laufzeit über die Tilgungsbeträge hin-
aus zurückgezahlt oder innerhalb von zehn Jahren
nachder Hingabe abgetreten,so ist zumZweckder
Nachversteuerungim Wirtschaftsjahr oder Kalen-
derjahr der Rückzahlungoder Abtretung der nach
Absatz 1 abgezogene Betrag außerhalb der Bilanz
demGewinn hinzuzurechnen.

$ 7d
(gestrichen)

8%7e

Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude, Lagerhäuser
und landwirtschaftliche Betriebsgebäude

(1) Steuerpflichtige, die
1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzeszur

Inanspruchnahme von Rechten und Vergünstigun-
gen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,
Weltanschauung oder politischer Gegnerschaft
gegen den Nationalsozialismus verfolgt worden
sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlageverloren habenund
den Gewinn nach $ 5 auf Grund ordnungsmäßiger
Buchführung ermitteln, können bei Gebäuden, die im
eigenen gewerblichen Betrieb unmittelbar
a) der Fertigung oder
b) der Bearbeitung von zum Absatz bestimmten

Wirtschaftsgüternoder
c) der Wiederherstellung von Wirtschaftsgütern

oder
d) ausschließlichder Lagerungvon Waren, die zum

Absatz an Wiederverkäufer bestimmt sind oder
für fremde Rechnung gelagert werden,



dienenund nachdem31.Dezember1951hergestellt
worden sind, neben den nach $ 7 Abs.4 von den
Herstellungskosten zu bemessenden Absetzungen
für Abnutzung im Wirtschaftsjahr der Herstellung
und in dem darauffolgenden Wirtschaftsjahr bis zu
je 10 vom Hundert der Herstellungskosten abschrei-
ben. In den folgenden Wirtschaftsjahren bemessen
sich die Absetzungen für Abnutzung nach dem Rest-
wert und dem nach $ 7 Abs. 4 unter Berücksichtigung
der Restnutzungsdauer des Gebäudes maßgebenden
Hundertsatz. Den Herstellungskosten eines Gebäu-
des werden die Aufwendungen gleichgestellt, die
nach dem 31. Dezember 1951 zum Wiederaufbau
eines durch Kriegseinwirkung ganz oder teilweise
zerstörten Gebäudes gemacht werden, wenn dieses
Gebäude ohne den Wiederaufbau nicht oder nicht
mehr voll zu einem der in Satz 1 bezeichneten
Zwecke verwendet werden kann.

(2) Absatz 1 ist entsprechend anwendbar auf die
Herstellungskosten von land- und forstwirtschaftli-
chen Betriebsgebäuden und auf die Aufwendungen
zum Wiederaufbau von durch Kriegseinwirkung
ganz oder teilweise zerstörten land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsgebäuden, wenn der Gewinn aus
Land- und Forstwirtschaftauf Grund ordnungsmäßi-
ger Buchführung nach $ 4 Abs. 1 ermittelt wird.

(3) Bei nach dem 21.Dezeniber 1966hergestellten
Gebäuden können die Abschreibungen nach Ab-
satz 1 oder Absatz 2 nur in Anspruch genommen
werden, wenn die Gebäude vom Steuerpflichtigen
vor Ablauf des zehnten Kalenderjahres seit der erst-
maligen Aufnahme einer gewerblichen oder land-
und forstwirtschaftlichen Tätigkeit im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes hergestellt worden sind. Für
Gebäude,die vom SteuerpflichtigennachAblauf des
20.Kalenderjahres seit der erstmaligen Begründung
einesWohnsitzesoder gewöhnlichenAufenthalts im
Geltungsbereich dieses Gesetzes, frühestens jedoch
seit dem1. Januar 1950, hergestellt werden, sind
"Abschreibungen nach Absatz 1 oder Absatz 2 nicht
zulässig.

4. Überschuß der Einnahmen
über die Werbungskosten

88
Einnahmen

(1) Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder
Geldeswert bestehen und dem Steuerpflichtigen im
Rahmen einer der Einkunftsarten des $ 2 Abs. 3
Ziff. 4 bis 7 zufließen.

(2) Einnahmen, die nicht in Geld bestehen (Woh-
nung, Kost, Waren und sonstige Sachbezüge) sind
mit den üblichen Mittelpreisen des Verbrauchsorts
anzusetzen.

89
Werbungskosten

(1) Werbungskosten sind Aufwendungen zur Er-
werbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen.
Sie sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der
sie erwachsen sind. Werbungskosten sind auch
1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflichtungs-

gründen beruhende Renten und dauernde Lasten,

soweit sie mit einer Einkunftsart in wirtschaft-
lichem Zusammenhang stehen. Bei Leibrenten
kann nur der Anteil abgezogenwerden,der sich
aus der in $ 22 Ziff. 1 Buchstabe a aufgeführten
Tabelle ergibt; in denFällen des$22Ziff. 1Buch-
stabe a letzter Satz kann nur der Anteil, dernach
der in dieser Vorschrift vorgesehenen Rechis-
verordnung zu ermitteln ist, abgezogen werden;

Abgaben und Versicherungsbeiträge,soweit sol-
che Ausgaben sich auf Gebäude oder auf Gegen-
stände beziehen, die dem Steuerpflichtigen zur
Einnahmeerzielung dienen;

verbänden, deren Zweck nicht auf einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist;

zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Hat der
Arbeitnehmer seinen Wohnsitz an einem Ort, der
mehr als 40 km von der Arbeitsstätte entfernt
liegt, so werdendie Aufwendungennur insoweit
als Werbungskosten abgezogen, als sie durch die
Fahrten bis zur Entfernung von 40 km verursacht
werden. Bei Fahrten mit einem eigenen Kraftfahr-
zeug werden die Aufwendungen für jeden Ar-
beitstag, an dem das Kraftfahrzeug benutzt wird,
nur in Höhe der folgenden Pauschbeträge aner-
kannt:
a) bei Benutzung eines Kraftwagens

0,36DeutscheMark,
b) bei Benutzung eines Motorrads oder Motor-

rollers
0,16 Deutsche Mark

für jeden Kilometer, den die Wohnung von der
Arbeitsstätte entfernt liegt; für die Bestimmung
der Entfernung ist die kürzeste benutzbare Stra-
ßenverbindung maßgebend. Wird dem Arbeit-
nehmer vom Arbeitgeber für Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte ein Kraftfahrzeug
zur Verfügung gestellt, so kann der Arbeitneh-
mer höchstens die in Satz 3 bezeichneten Beträge
geltend machen;

beitnehmer aus Anlaß einer doppelten Haushalts-
führung entstehen.Eine doppelte Haushaltsfüh-
rung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer außerhalb
des Ortes, in dem er einen eigenen Hausstand
unterhält, beschäftigt ist und auch am Beschäfti-
gungsort wohnt. Aufwendungen für Fahrten vom
Beschäftigungsort zum Ort des eigenen Haus-
stands und zurück (Familienheimfahrten) können
jeweils nur für eine Familienheimfahrt wöchent-
lich als Werbungskostenabgezogenwerden.Bei
Familienheimfahrtenmit eigenemKraftfahrzeug
ist je Kilometer der Entfernung zwischen dem
Ort des eigenenHausstandsund dem Beschäfti-
gungsort Ziffer A Satz 3 entsprechend anzuwen-
den. Bei. Familienheimfahrten mit einem vom
Arbeitgeber zur Verfügung gestelltenKraftfahr-
zeug ist Ziffer 4 Satz 4 entsprechend anzuwenden;

Berufskleidung);



7. Absetzungen für Abnutzung und für Substanz-
verringerung ($ 7 Abs. 1, 4, 5 und 6, 8$ 7b, 54).

(2) Abweichend von Absatz 1 Ziff. 4 Sätze 3 und
4 und Ziff. 5 Sätze 4 und 5 werden
1. bei Körperbehinderten, deren Minderung der

Erwerbsfähigkeit mindestens 70 vom Hundert
beträgt,

2. bei Körperbehinderten, deren Minderung der
Erwerbsfähigkeit weniger als 70 vom Hundert,
aber mindestens 50 vom Hundert beträgt und die
erheblich gehbehindert sind,

für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
und für Familienheimfahrten auf Antrag die tatsäch-
lichen Aufwendungen abgezogen. Die Vorausset-
zungen der Ziffern 1 und 2 sind durch amtliche
Unterlagen nachzuweisen.

(3) Absatz 1 Ziff. 4 und 5 und Absatz 2 gelten bei
den Einkunftsarten im Sinne des $ 2 Abs. 3 Ziff. 5
bis 7 entsprechend.

89a

Pauschbeträge für Werbungskosten
Für Werbungskosten sind bei der Ermittlung der

Einkünfte die folgenden Pauschbeträge abzuziehen,
wenn nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen
werden:
1. von den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit:

ein Pauschbetrag von 564 Deutsche Mark;
2. von den Einnahmen aus Kapitalvermögen:

ein Pauschbetrag von 150Deutsche Mark;
bei Ehegatten, die nach $$ 26, 26 b zusammen
veranlagt werden, erhöht sich dieser Pauschbetrag
auf insgesamt 300 Deutsche Mark;

3. von wiederkehrendenBezügenim Sinne des $ 22
Ziff. 1:
ein Pauschbetrag von 200 Deutsche Mark.

Die Pauschbeträgedürfen im Fall der Ziffer 1 nicht
höher als die um den Arbeitnehmer-Freibetrag ($ 19
Abs.2) geminderten Einnahmen und in den Fällen
der Ziffern 2 und 3 nicht höher als die Einnahmen
sein.

4a. Umsatzsteuerrechtlicher Vorsteuerabzug

&9b
(1) Der Vorsteuerbetrag nach $ 15 des Umsatz-

steuergesetzes vom 29.Mai 1967 (Bundesgesetzbl.I
S,545) gehört, soweit er bei der Umsatzsteuer ab-
gezogen werden kann, nicht zu den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten des Wirtschaftsguts, auf
dessen Anschaffung oder Herstellung er entfällt.
Der Teil des Vorsteuerbetrags, der nicht abgezogen
werden kann, braucht den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten des Wirtschaftsguts, auf dessen
Anschaffung oder Herstellung der Vorsteuerbetrag
entfällt, nicht zugerechnet zu werden,
1. wenn er 25 vom Hundert des Vorsteuerbetrags

und 500 Deutsche Mark nicht übersteigt, oder
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2. wenn die zum Ausschluß vom Vorsteuerabzug
führenden Umsätze nicht mehr als drei vom
Hundert des Gesamtumsatzesbetragen.
(2) Wird der Vorsteuerabzug nach $ 15Abs. 7 und

Abs.8 Nr.3 des Umsatzsteuergesetzes berichtigt, so
sind die Mehrbeträge als Betriebseinnahmen oder
Einnahmen,die Minderbeträgeals Betriebsausgaben
oder Werbungskosten zu behandeln; die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskostenbleiben unberührt.

(3) Die Umsatzsteuer für den Selbstverbrauch
nach $ 30 des Umsatzsteuergesetzes gehört zu den
Anschaffungs- oder Herstellungskostendes Wirt-
schaftsguts,auf dessenSelbstverbrauchsie entfällt.

5. Sonderausgaben
$ 10

(1) Sonderausgaben, die vom Gesamtbetrag der
Einkünfte abgezogen werden, sind die folgenden
Aufwendungen, wenn sie weder Betriebsausgaben
noch Werbungskosten sind:
1. Schuldzinsenund auf besonderenVerpflichtungs-

gründen beruhende Renten und dauernde Lasten,
die nicht mit Einkünften in wirtschaftlichem Zu-
sammenhang stehen, die bei der Veranlagung
außer Betracht bleiben. Bei Leibrenten kann nur
der Anteil abgezogen werden, der sich aus der
in $ 22 Ziff.1 Buchstabea aufgeführtenTabelle
ergibt; in den Fällen des $ 22 Ziff. 1 Buchstabe a
letzter Satz kann nur der Anteil, der nach der in
dieser Vorschrift vorgesehenen Rechtsverordnung
zu ermitteln ist, abgezogen’ werden;

2. Beiträge zu
a) Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherun-

gen, den gesetzlichen Rentenversicherungen
und der Arbeitslosenversicherung,

b) Versicherungen auf den Erlebens- oder Todes-
fall sowie zu Witwen-, Waisen-, Versorgungs-
und Sterbekassen, wenn der Vertrag für die
Dauer von mindestens zwölf Jahren abge-
schlossenworden ist. Hat der Steuerpflichtige
zur Zeit des Vertragsabschlusses das 48.Le-
bensjahr vollendet, so verkürzt sich bei lau-
fender Beitragsleistung die Mindestvertrags-
dauer von zwölf Jahren um die Zahl der an-
gefangenen Lebensjahre, um die er älter als
48 Jahre ist, höchstens jedoch auf sieben Jahre.
Beiträge zu Lebensrisikoversicherungen,die
nur für den Todesfall eine Leistungvorsehen,
können ohne Rücksicht auf die Vertragsdauer
abgezogen werden;

3. Beiträge an Bausparkassen zur Erlangung von
Baudarlehen. Beiträge, die nach Ablauf von vier
Jahren seit Vertragsabschlußgeleistet werden,
können nur insoweit abgezogen werden, als sie
das Eineinhalbfachedes durchschnittlichenJah-
resbetrags der in den ersten vier Jahren geleiste-
ten Beiträge im Veranlagungszeitraum nicht über-
steigen;

4. gezahlte Kirchensteuer;
5. gezahlte Vermögensteuer;
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6. die nach $ 211 Abs. 1 Nr.1 und 2 des Lastenaus-
gleichsgeselzesabzugslähigenTeile der Vermö-
gensabgabe, der Hypoihekengewinnabgabe und
der Kredilgewinnabgabe;

7. Beiträge auf Grund der Kindergeldgesetze;
8. Steuerberatungskosten.
Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit der in den
Ziffern 2 und 3 bezeichneten Aufwendungen ist, daß
sie weder unmittelbar noch mittelbar in wirtschaft-
lichem Zusammenhang mit der Aufnahme eines
Kredits stehen. Das gilt nicht, soweit die in den
Ziffern 2 und 3 bezeichneten Beiträge nach Ablauf
von fünf Jahren seit Vertragsabschluß in der beim
Abschluß des Vertrags ursprünglich vereinbarten
Höhe laufend und gleichbleibend geleistet werden.

(2) Nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ist
eine Nachversteuerung durchzuführen
1. bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag (Absatz 1

Ziff. 2 Buchstabe b), bei denen die volle oder
teilweise Rückzahlung von geleisteten Beiträgen
verlangt werden kann, wenn vor Ablauf von
zwölf Jahren seit Vertragsabschluß die Versiche-
rungssumme, außer im Schadensfall und in der
Rentenversicherung auch bei Erbringung der ver-
tragsmäßigen Rentenleistung, ganz oder zum Teil
ausgezahlt oder die bezeichneten Einmalbeiträge
ganzoderzumTeil zurückgezahltoderAnsprüche
aus dem Versicherungsvertragganz oder zum
Teil abgetreten oder beliehen werden;

2. bei Bausparverträgen (Absatz 1 Ziff. 3), wenn vor
Ablauf von zehn Jahren seit Vertragsabschluß,
außer im Fall des Todes des Bausparers oder des
Eintritts seiner völligen Erwerbsunfähigkeit,dıe
Bausparsummeganz oder zum Teil ausgezahlt,
geleistete Beiträge ganz oder zum Teil zurück-
gezahlt oder Ansprüche aus dem Bausparvertrag
abgetreten oder beliehen werden, Unschädlich
sind jedoch die Auszahlung der Bausparsumme
oder die Beleihung von Ansprüchen aus dem
Bausparvertrag, wenn der Steuerpflichtige die
empfangenen Beträge unverzüglich und unmittel-
bar zum Wohnungsbau verwendet, und die Ab-
tretung, wenn der Erwerber die Bausparsumme
oder die auf Grund einer Beleihung empfangenen
Beträge unverzüglich und unmittelbar zum Woh-
nungsbau für den Abtretenden oder dessen An-
gehörige im Sinne des $ 10des Steueranpassungs-
gesetzes verwendet.

(3) 1. Beiträge und Versicherungsprämien an
solche Versicherungsunternehmen und Bau-
sparkassen, die weder ihre Geschäftsleitung
noch ihren Sitz im Inland haben, sind nur
dann abzugsfähig, wenn diesen Unter-
nehmen die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb
im Inland erteilt ist.

2. Für die Sonderausgaben im Sinne des Ab-
satzes1 Ziff. 2 und 3 gilt das Folgende:
a) Sie können bis zu 1100 Deutsche Mark,

im Fall der Zusammenveranlagung von
Ehegatten bis zu 2200 Deutsche Mark
im Kalenderjahr in voller Höhe abge-
zogen werden. Für jedes Kind, für das

nach $ 32 Abs.2 ein Kinderfreibetrag
zusteht oder gewährt wird, erhöhen sich
diese Beträge um je 500 Deutsche Mark;

b) hat der Steuerpflichtigeoder im Fall der
Zusammenveranlagungeiner der Ehe-
gatten mindestens vier Monate vor dem
Ende des Veranlagungszeitraums das
50. Lebensjahr vollendet, so erhöhen
sich die in Buchstabe a bezeichneten Be-
träge auf das Doppelte;

c) übersteigen die Sonderausgaben im
Sinne des Absatzes 1 Ziff.2 und 3 die
in den Buchstaben a und b bezeichneten
Beträge, so kann der darüber hinaus-
gehende Betrag zur Hälfte, höchstens
jedoch bis zu 50 vom Hundert der in
den Buchstaben a und b bezeichneten
Beträge abgezogen werden;

d) vor Anwendung der Buchstaben a bis c
können Sonderausgaben im Sinne des
Absatzes 1 Ziff.2 bis zu 1000Deutsche
Mark, im Fall der Zusammenveranla-
gung von Ehegattenbis zu 2000 Deut-
sche Mark im Kalenderjahr in voller
Höhe abgezogen werden; diese Beträge
vermindern sich, wenn in dem Gesamt-
betrag der Einkünfte solche aus nicht-
selbständiger Arbeit enthalten sind, um
denvomArbeitgebergeleistetengesetz-
lichen Beitrag zur gesetzlichen Renten-
versicherung.

(4) Hat der Steuerpflichtige oder eine Person, mit
der ihm gemeinsam der Höchstbetrag des $ 2 Abs. 2
des Spar-Prämiengesetzesoder des $ 3 Abs.2 des
Wohnungsbau-Prämiengesetzeszusteht,einePrämie
nachdemSpar-Prämiengesetzoder nachdemWoh-
nungsbau-Prämiengesetz beantragt, so dürfen für
dasselbe Kalenderjahr, in dem die prämienbegün-
stigten Aufwendungen geleistet worden sind, Bei-
träge an Bausparkassen nicht als Sonderausgaben
abgezogen werden. Insoweit besteht ein Wahlrecht
zwischen der Inanspruchnahme des Sonderausgaben-
abzugs und einer Prämie nach den Prämiengesetzen.
Eine Änderung der getroffenenWahl ist nicht zu-
lässig. Das Wahlrecht wird zugunstendes Sonder-
ausgabenabzugs dadurch ausgeübt, daß der Steuer-
pflichtige einen ausdrücklichenAntrag auf Berück-
sichtigungder betreffendenSonderausgabenstellt.
Als Antrag in diesem Sinne gilt auch ein ent-
sprechenderAntrag auf Eintragung eines steuer-
freien Betrags auf der Lohnsteuerkarte oder auf
Herabsetzung der Vorauszahlungen zur Einkom-
mensteuer.

$ 10a
Steuerbegünstigung

des nicht entnommenen Gewinns
(1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur
Inanspruchnahmevon Rechten und Vergünsti-
gungen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,
Weltanschauung oder politischer Gegnerschaft
gegen den Nationalsozialismus verfolgt worden
sind,



ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und
ihre Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft und aus
Gewerbebetriebauf Grund ordnungsmäßigerBuch-
führung nach $ 4 Abs.1 oder nach $ 5 ermitteln,
können auf Antrag bis zu 50 vom Hundert der
Summe der nicht entnommenen Gewinne, höchstens
aber 20000 Deutsche Mark als Sonderausgaben vom
Gesamtbetrag der Einkünfte abziehen. Als nicht
entnommengilt auchder Teil der Summeder Ge-
winne, der zur Zahlung der auf die Betriebsver-
mögen entfallendenAbgaben nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz verwendet wird. Der als steuerbe-
günstigt in Anspruch genommeneTeil der Summe
der Gewinne ist bei der Veranlagung besonders
festzustellen.

(2) Übersteigen in einem der auf die Inanspruch-
nahmeder Steuerbegünstigung(Absatz1)folgenden
drei Jahre bei dem Steuerpflichtigen oder seinem
Gesamtrechtsnachfolger die Entnahmen aus dem
Betrieb die Summe der bei der Veranlagung zu be-
rücksichtigenden Gewinne aus Land- und Forstwirt-
schaft und aus Gewerbebetrieb, so ist der überstei-
gende Betrag (Mehrentnahme) bis zur Höhe des
besonders festgestellten Betrags (Absatz 1 letzter
Satz) dem Einkommen im Jahr der Mehrentnahme
zum Zweck der Nachversteuerung hinzuzurechnen.
Beträge, die zur Zahlung der auf die Betriebsver-
mögen entfallenden Abgaben nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz verwendet werden, rechnen auch in
diesem Fall nicht zu den Entnahmen. Soweit Ent-
nahmen zur Zahlung von Erbschaftsteuer auf den
Erwerb des Betriebsvermögensvon Todes wegen
oder auf den Übergang des Betriebsvermögens an
Personen der Steuerklasse I des $ 9 des Erbschaft-
steuergesetzesverwendet werden oder soweit sich
Entnahmen durch Veräußerung des Betriebs ($$ 14
und 16) ergeben, unterliegen sie einer Nachver-
steuerung mit den Sätzen des & 34 Abs. 1; das gilt
nicht für die Veräußerung eines Teilbetriebs und
im Fall der Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft.
Auf Antrag des Steuerpflichtigenist eine Nachver-
steuerung auch dann vorzunehmen, wenn in dem
in Betracht kommenden Jahr eine Mehrentnahme
nicht vorliegt.

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten
entsprechendfür den Gewinn aus selbständigerAr-
beitmitderMaßgabe,daßdieserGewinnhinsicht-
lich der Steuerbegünstigung (Absatz 1) und der
Nachversteuerung (Absatz 2) für sich zu behandeln
ist.

(4) Die Steuerbegünstigung nach den Absätzen
1 bis 3 kann nur für den Veranlagungszeitraum, in
dem der Steuerpflichtige im Geltungsbereich dieses
Gesetzes erstmals Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft, Gewerbebetrieboder selbständigerAr-
beit erzielt hat, und für die folgenden sieben Ver-
anlagungszeiträume in Anspruch genommen werden.
Nach Ablauf von 20 Veranlagungszeiträumenseit
der erstmaligen Begründung eines Wohnsitzes oder
gewöhnlichen Aufenthalts im Geltungsbereich
dieses Gesetzes, frühestens jedoch seit dem1. Ja-
nuar 1950, ist die Inanspruchnahme der Steuer-
begünstigungnach den Absätzen 1 bis 3 nicht zu-
lässig.

163

$ 10b
SteuerbegünstigteZwecke

(1) Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirch-
licher, religiöser, wissenschaftlicher und staatspoliti-
scher Zwecke und der als besonders förderungs-
würdig anerkannten gemeinnützigen Zwecke sind
bis zur Höhe von insgesamt5 vom Hundert des
Gesamtbetrags der Einkünfte oder 2 vom Tausend
der Summe der gesamten Umsätze und der im
Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter
als Sonderausgabenabzugsfähig.Für wissenschaft-
liche und staatspolitische Zwecke erhöht sich der
Vomhundertsatz von 5 um weitere 5 vom Hundert.

(2) Beiträge und Spenden an politische Parteien
im Sinne des $ 2 des Parteiengesetzes sind bis zur
Höhe von insgesamt600 DeutscheMark und im
Fall der Zusammenveranlagungvon Ehegattenbis
zur Höhe von insgesamt 1200 Deutsche Mark im
Kalenderjahr abzugsfähig.

$ 10c
Pauschbeträge für Sonderausgaben

Für Sonderausgaben im Sinne der $$ 10 und 10b
sind bei der ErmittlungdesEinkommensdie folgen-
den Pauschbeträgeabzuziehen,wenn nicht höhere
Sonderausgaben nachgewiesen werden:
1. in den Fällen, in denen in den Einkünften des

Steuerpflichtigen Einnahmen aus nichtselbstän-
diger Arbeit enthalten sind:
ein Pauschbetrag von 936 Deutsche Mark;

2.in den Fällen, in denen in den Einkünften des
Steuerpflichtigen wiederkehrende Bezüge ($ 22
Ziff. 1), jedoch keine Einnahmen aus nichtselb-
ständiger Arbeit enthalten sind:
ein Pauschbetrag von 636Deutsche Mark;

3. in anderen Fällen:
ein Pauschbetragvon 200DeutscheMark.

Bei Ehegatten, die nach den 8826,26b zusammen ver-
anlagt werden, wird für jeden Ehegatten der für ihn
in Betracht kommende Pauschbetrag mit der Maß-
gabe gewährt, daß der Pauschbetrag nach Ziffer 3
nicht doppelt oder neben den Pauschbeträgen nach
Ziffer 1 oder Ziffer 2 abgezogenwerdenkann, wenn
die Einkünfte der Ehegatten, die nicht Einkünfte
aus nichtselbständigerArbeit sind, insgesamtnicht
800 Deutsche Mark übersteigen.

$ 10d
Verlustabzug

Steuerpflichtige, die den Gewinn nach $ 4 Abs.1
oder nach $ 5 auf Grund ordnungsmäßigerBuch-
führung ermitteln, können die Verluste der fünf
vorangegangenen Veranlagungszeiträume aus Land-
und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus
selbständiger Arbeit wie Sonderausgaben vom Ge-
samtbetrag der Einkünfte abziehen, soweit ihnen
ein Ausgleich oder Abzug der Verluste in den vor-
angegangenen Veranlagungszeiträumen nicht mög-
lich war.



6. Vereinnahmung und Verausgabung

su
(1) Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahrs

(2) Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzu-

7. Nicht abzugsfähige Ausgaben

$ 12
Unbeschadet der Vorschrift des $ 10dürfen weder

die für den Haushalt des Steuerpflichtigen und
für den Unterhalt seiner Familienangehörigen
aufgewendeten Beträge. Dazu gehören auch die
Aufwendungen für die Lebensführung,die die
wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung des
Steuerpflichtigen mit sich bringt, auch wenn sie
zur Förderung des Berufs oder der Tätigkeit des
Steuerpflichtigen erfolgen;

eine gegenüberdem Steuerpflichtigenoder sei-
nem Ehegatten gesetzlich unterhaltsberechtigte
Person oder deren Ehegatten,auch wenn diese
Zuwendungen auf einer besonderen Vereinba-
rung beruhen;

sonensteuern sowie die Umsatzsteuer für den
Eigenverbrauch.

8. Die einzelnen Einkunftsarten

a) Land- und Forstwirtschaft
($ 2 Abs. 3 Ziff. 1)

$ 13
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

(1) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaftsind

Forstwirtschaft, Weinbau, Gartenbau, Obstbau,
Gemüsebau, Baumschulen und aus allen Be-
trieben, die Pflanzen und Pflanzenteile mit Hilfe
der Naturkräfte gewinnen. Zu diesen Einkünften
gehören auch die Einkünfte aus der Tierzucht
und Tierhaltung, wenn im Wirtschaftsjahr
für die ersten 5 Hektar

nicht mehr als 10 Vieheinheiten,
für die nächsten 5 Hektar

nicht mehr als 8 Vieheinheiten,

für die nächsten 10Hektar
\ nicht mehr als 6 Vieheinheiten,

für die nächsten 20 Hektar
nicht mehr als 3 Vieheinheiten

und für die weitere Fläche
nicht mehr als 2 Vieheinheiten

je Hektar der vom Inhaber des Betriebs regel-
mäßig landwirtschaftlich genutzten Fläche er-
zeugt oder gehalten werden. Die Tierbestände
sind nach dem Futterbedarf in Vieheinheiten um-
zurechnen. $ 51 Abs. 2 bis 5 und $ 122 Abs. 2 des
Bewertungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machungvom 10.Dezember1965(Bundesgesetz-
blatt IS. 1861)sind anzuwenden;

2. Einkünfte aus Binnenfischerei, Teichwirtschaft,
Fischzucht für Binnenfischerei und Teichwilt-
schaft, Imkerei und Wanderschäferei;

3. Einkünfte aus Jagd, wenn diesemit demBetrieb
einer Landwirtschaft oder einer Forstwirtschaft
im Zusammenhang steht;

4. Einkünfte von Hauberg-, Wald-, Forst- und Laub-
genossenschaften und ähnlichen Realgemeinden
im Sinne des $ 3 Abs. 2 des Körperschaftsteuer-
gesetzes.
(2) Zu den Einkünften im Sinne des Absatzes 1

gehören auch
1. Einkünfte aus einem land- und forstwirtschaft-

lichen Nebenbetrieb. Als Nebenbetrieb gilt ein
Betrieb, der dem land- und forstwirtschaftlichen
Hauptbetrieb zu dienen bestimmt ist;

2. der Nutzungswertder Wohnung des Steuerpflich-
tigen, wenn die Wohnung die bei Betrieben glei-
cher Art übliche Größe nicht überschreitet.

(3) Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
werden bei der Ermittlung des Gesamitbetragsder
Einkünfte nur berücksichtigt, soweit sie den Betrag
von 1200 Deutsche Mark übersteigen. Bei Ehe-
gatten, die nach den $$ 26, 26b zusammen veranlagt
werden, erhöht sich der Betrag von 1200 Deutsche
Mark auf 2 400 Deutsche Mark.

$ 14
VeräußerungdesBetriebs

Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
gehören auch Gewinne, die bei der Veräußerung
eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs oder
Teilbetriebs oder eines Anteils an einem land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen erzielt wer-
den. $ 16 Abs.1 Ziff. 1 letzter Halbsatz und Abs. 2
bis 5 gelten entsprechend,

b) Gewerbebetrieb
($2 Abs. 3 Ziff. 2)

$ 15
Einkünite aus Gewerbebetrieb

, Einkünfte aus Gewerbebetriebsind
1. Einkünfte aus gewerblichenUnternehmen.Dazu

gehören auch Einkünfte aus gewerblicher Boden-



bewirtschaftung, z. B. aus Bergbauunternehmen
und aus Betrieben zur Gewinnung von Torf,
Steinen und Erden, soweit sie nicht land- oder
forstwirtschaftliche Nebenbetriebe sind;

2. die Gewinnanteile der Gesellschafter einer offe-
nen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesell-
schaft und einer anderen Gesellschaft, bei der der
Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer)
anzusehen ist, und die Vergütungen, die der
Gesellschafter von der Gesellschaft für seine
Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft oder für die
Hingabe von Darlehen oder für die Überlassung
von Wirtschaftsgütern bezogen hat;

3. die Gewinnanteile der persönlich haftenden Ge-
sellschafter einer Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien, soweit sie nicht auf Anteile am Grundkapital
entfallen, und die Vergütungen,die der persön-
lich haftendeGesellschaftervon der Gesellschaft
für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft
oder für die Hingabe von Darlehen oder für die
Überlassungvon Wirtschaftsgüternbezogenhat.

$ 16
Veräußerung des Betriebs

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb ge-
hören auch Gewinne, die erzielt werden bei der
Veräußerung
1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines Teilbe-

triebs; als Teilbetrieb gilt auch die Beteiligung
an einer Kapitalgesellschaft, wenn die Beteiligung
das gesamteNennkapital der Gesellschaftoder
alle Kuxe der bergrechtlichen Gewerkschaft um-
faßt;

2. des Anteils eines Gesellschafters, der als Unter-
nehmer (Mitunternehmer) des Betriebs anzusehen
ist ($ 15Ziff. 2);

3. des Anteils eines persönlich haftenden Gesell-
schafters einer Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien ($15Ziff. 3).
(2) Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1

ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten den Wert des Be-
triebsvermögens(Absatz 1 Ziff. 1) oder den Wert
des Anteils am Betriebsvermögen (Absatz 1 Ziff. 2
und 3) übersteigt. Der Wert des Betriebsvermögens
oder des Anteils ist für den Zeitpunkt der Veräuße-
rung nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 zu ermitteln.

(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des
Gewerbebetriebs. Werden die einzelnen demBetrieb
gewidmeten Wirtschaftsgüter im Rahmen der Auf-
gabe des Betriebs veräußert, so sind die Veräuße-
rungspreise anzusetzen. Werden die Wirtschafts-
güter nicht veräußert, so ist der gemeine Wert im
Zeitpunkt der Aufgabe anzusetzen. Bei Aufgabe
eines Gewerbebetriebs, an dem mehrere Personen
beteiligt waren, ist für jeden einzelnen Beteiligten
der gemeine Wert der Wirtschaftsgüter anzusetzen,
die er bei der Auseinandersetzung erhalten hat.

(4) Der Veräußerungsgewinn wird zur Einkom-
mensteuer nur herangezogen, soweit er bei der Ver-
äußerung desganzenGewerbebetriebs 20000Deutsche
Mark und bei der Veräußerung eines Teilbetriebs
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oder eines Anteils am Betriebsvermögen den ent-
sprechenden Teil von 20000 Deutsche Mark über-
steigt.Der Freibetrag ermäßigtsichum den Betrag,
um den der Veräußerungsgewinn bei der Veräuße-
rung des ganzen Gewerbebetriebs 80000 Deutsche
Mark und bei der Veräußerung eines Teilbetriebs
oder eines Anteils am Betriebsvermögen den ent-
sprechenden Teil von 80000 Deutsche Mark über-
steigt.
(5) Die Einkommensteuer vom Veräußerungsge-

winn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen, wenn
der Steuerpflichtige den veräußerten Betrieb oder
Teilbetrieb oder den veräußerten Anteil am Be-
triebsvermögeninnerhalbder letztenfünf J ahrevor
der Veräußerungerworbenund infolge desErwerbs
Erbschaftsteuerentrichtethat.

8 17
Veräußerung von Anteilen anKapitalgesellschaften

bei wesentlicher Beteiligung
(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört

auch der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen
an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer
innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der
Gesellschaft wesentlich beteiligt war und die inner-
halb eines VeranlagungszeitraumsveräußertenAn-
teile eins vom Hundert des Kapitals der Gesellschaft
übersteigen. Anteile an einer Kapitalgesellschaft
sind Aktien, Anteile an einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, Kuxe, Genußscheine oder ähn-
liche Beteiligungen und Anwartschaften auf solche
Beteiligungen. Eine wesentliche Beteiligung ist ge-
geben, wenn der Veräußerer an der Gesellschaft zu
mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar
beteiligt war. Hat der Veräußerer den veräußerten
Anteil innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Ver-
äußerung unentgeltlich erworben, so gilt Satz 1 ent-
sprechend, wenn der Veräußerer zwar nicht selbst,
aber der Rechtsvorgänger oder, sofern der Anteil
nacheinander unentgeltlich übertragen worden ist,
einerderRechtsvorgängerinnerhalbder letztenfünf
Jahre wesentlich beteiligt war.

(2) Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1
ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten die Anschaffungs-
kosten übersteigt. Hat der Veräußerer den veräußer-
ten Anteil unentgeltlich erworben, so sind als An-
schaffungskosten des Anteils die Anschaffungskosten
des Rechtsvorgängersmaßgebend,der den Anteil
zuletzt entgeltlicherworbenhat.
(3) Der Veräußerungsgewinnwird zur Einkom-

mensteuer nur herangezogen, soweit er den Teil
von 20 000 Deutsche Mark übersteigt, der dem ver-
äußerten Anteil an der Kapitalgesellschaft entspricht.
Der Freibetrag ermäßigt sich um den Betrag, um den
der Veräußerungsgewinnden Teil von 80000Deut-
sche Mark übersteigt, der dem veräußerten Anteil
an der Kapitalgesellschaftentspricht.$ 16Abs. 5 gilt
entsprechend.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn
eine Kapitalgesellschaft aufgelöst wird oder wenn
ihr Kapital herabgesetztund an die Anteilseigner
zurückgezahlt wird, soweit die Rückzahlung nicht
als Gewinnanteil (Dividende)gilt. In diesen Fällen
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ist als Veräußerungspreis der gemeine Wert des
dem Anteilseigner zugeteilten oder zurückgezahlten
Vermögens der Kapitalgesellschaft anzusetzen.

c) Selbständige Arbeit
($2 Abs. 3 Ziff, 3)

&18
(1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind

1. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu der
freiberuflichenTätigkeit gehörendie selbständig
ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schrift-
stellerische, unterrichtende oder erzieherische
Tätigkeit, die selbständige Berufstätigkeit der
Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, No-
tare, Patentanwälte, Vermessungsingenieure, In-
genieure, Architekten, Handelschemiker, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks-
und Betriebswirte, vereidigten Buchprüfer (ver-
eidigten Bücherrevisoren), Steuerbevollmächtig-
ten, Heilpraktiker, Dentisten, Krankengymnasten,
Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher,
Übersetzer, Lotsen und ähnlicher Berufe. Ein An-
gehöriger eines freien Berufs im Sinne der Sätze 1
und 2 ist auch dann freiberuflich tätig, wenn er
sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeits-
kräfte bedient; Voraussetzung ist, daß er auf
Grund eigener Fachkenntnisse leitend und eigen-
verantwortlich tätig wird. Eine Vertretung im Fall
vorübergehender Verhinderung steht der An-
nahme einer leitenden und eigenverantwortlichen
Tätigkeit nicht entgegen;

2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen Lot-

betrieb sind;
3. Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit, z.B.

Vergütungen für die Vollstreckung von Testa-
menten, für Vermögensverwaltung und für die
Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied.
(2) Einkünfte nach Absatz 1 sind auch dann steuer-

pflichtig, wenn es sich nur um eine vorübergehende
Tätigkeit handelt.

(3) Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit
gehört auch der Gewinn, der bei der Veräußerung
des Vermögens oder eines selbständigenTeils des
Vermögens oder eines Anteils am Vermögen erzielt
wird, das der selbständigen Arbeit dient. $ 16Abs. 1
Ziff. 1 letzter Halbsatz und Abs. 2 bis 5 gelten ent-
sprechend.
(4) Bei der Ermittlung des Einkommens werden

5 vom Hundert der Einnahmen aus freier Berufs-
tätigkeit, höchstens jedoch 1200 Deutsche Mark
jährlich, abgesetzt, wenn die Einkünfte aus der freien
Berufstätigkeit die anderen Einkünfte überwiegen.

d) Nichtselbständige Arbeit
($2 Abs. 3 Ziff. 4)

819
(1) Zu den Einkünften aus nichtselbständigerAr-

beit gehören
1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und

andereBezügeund Vorleile, die für eineBeschäf-

tigung im öffentlichen oder privaten Dienst ge-
währt werden;

2. Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisen-
gelder und andere Bezüge und Vorteile aus
früheren Dienstleistungen.

Es ist gleichgültig, ob es sich um laufende oder um
einmalige Bezüge handelt und ob ein Rechtsanspruch
auf sie besteht.

(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit ist vor Abzug der Werbungs-
kosten ($$ 9, 9a Ziff. 1) ein Betrag von 240 Deutsche
Mark jährlich, höchstens jedoch ein Betrag in Höhe
der Einnahmen, abzuziehen (Arbeitnehmer-Freibe-
trag).

(3) Von Versorgungsbezügen bleibt ein Betrag in
Höhe von 25 vom Hundert dieser Bezüge, höchstens
jedoch insgesamt ein Betrag von 2400 Deutsche
Mark im Veranlagungszeitraum, steuerfrei. Versor-
gungsbezüge sind Bezüge und Vorteile aus früheren
Dienstleistungen, die

1. als Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld, Unter-
haltsbeitrag oder als gleichartiger Bezug
a) auf Grund beamtenrechtlicher oder entspre-

chender gesetzlicher Vorschriften,
b) nach beamtenrechtlichken Grundsätzen von

Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen
Verbänden von Körperschaften

oder
2. in anderen Fällen wegen Erreichens einer Alters-

grenze, Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit
oder als Hinterbliebenenbezügegewährtwerden;
Bezüge, die wegen Erreichens einer Altersgrenze
gewährt werden, gelten erst. dann als Versor-
gungsbezüge, wenn der Steuerpflichtige das 62.Le-
bensjahr vollendet hat.

e) Kapitalvermögen
($2 Abs. 3 Ziff. 5)

$ 20

(1) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-
hören
1. Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen, Ausbeuten

und sonstige Bezüge aus Aktien, Kuxen, Genuß-
scheinen, Anteilen an Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, an Erwerbs- und Wirtschafts-
genossenschaften und Kolonialgesellschaften, aus
Anteilen an der Reichsbank und bergbautreiben-
den Vereinigungen, die die Rechte einer juristi-
schen Person haben;

2. Einkünfte aus der Beteiligungan einemHandels-
gewerbe als stiller Gesellschafter;

3. Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden und
Renten aus Rentenschulden. Bei Tilgungshypothe-
ken und Tilgungsgrundschulden ist nur der Teil
der Zahlung steuerpflichtig, der als Zins auf den
jeweiligen Kapitalrest entfällt;



4. Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen jeder
Art, 7.B. aus Darlehen, Anleihen, Einlagen und
Guthaben bei Sparkassen, Banken und anderen
Kreditanstalten;

5. Diskontbeträge von Wechseln und Anweisungen
einschließlich der Schatzwechsel.
(2) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-

hören auch
1. besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den

in Absatz 1 bezeichnelen Einkünften oder an
deren Stelle gewährt werden;

2. Einkünfte aus der Veräußerung von Dividenden-
scheinen, Zinsscheinen und sonstigen Ansprüchen,
wenn die dazugehörigen Aktien, Schuldverschrei-
bungen oder sonstigen Anteile nichtmitveräußert
werden.
(3) Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2

bezeichneten Art zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbstän-
diger Arbeit oder aus Vermietung undVerpachtung
gehören, sind sie diesen Einkünften zuzurechnen.

f} Vermietung und Verpachtung
($ 2 Abs. 3 Ziff. 6)

$21
(1) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

sind
1. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von

unbeweglichem Vermögen, insbesondere von
Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen, Schif-
fen, die in ein Schiffsregister eingetragen sind,
und Rechten, die den Vorschriften des bürger-
lichen Rechts über Grundstücke unterliegen (z.B.
Erbbaurecht, Erbpachtrecht, Mineralgewinnnungs-
recht);

2. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von
Sachinbegriffen, insbesondere von beweglichem
Betriebsvermögen;

3. Einkünfte aus zeitlich begrenzter Überlassung
von Rechten, insbesondere von schriftstellerischen,
künstlerischenund gewerblichenUrheberrechten,
von gewerblichen Erfahrungen und von Gerech-
tigkeiten und Gefällen;

4. Einkünfte aus der Veräußerung von Miet- und
Pachtzinsforderungen, auch dann, wenn die Ein-
künfte im Veräußerungspreis von Grundstük-
ken enthalten sind und die Miet- oder Pachtzinsen
sich auf einen Zeitraum beziehen, in dem der Ver-
äußerer noch Besitzer war.
(2) Zu den Einkünften aus Vermietung und Ver-

pachtung gehört auch der Nutzungswert der Woh-
nung im eigenen Haus oder der Nutzungswert einer
dem Steuerpflichtigenganz oder teilweise unent-
geltlich überlassenen Wohnung einschließlich der
zugehörigen sonstigen Räume und Gärten.

(3) Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2 be-
zeichneten Art sind Einkünften aus anderen Ein-
kunftsarten zuzurechnen, soweit sie zu diesen ge-
hören.
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g) Sonstige Einkünfte
($ 2 Abs. 3 Ziff. 7)

$ 22
Arten der sonstigen Einkünfte

Sonstige Einkünfte sind
1. Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, soweit

sie nicht zu den in $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6 bezeich-
neten Einkunftsarten gehören. Werden die Bezüge
freiwillig oder einer gesetzlich unterhaltsberech-
tigten Person gewährt, so sind sie nicht dem Emp-
fänger zuzurechnen, wenn der Geber unbeschränkt
steuerpflichtig ist. Zu den in Satz 1 bezeichneten
Einkünften gehören auch
a) Leibrenten insoweit, als in den einzelnen Be-

zügen Einkünfte aus Erträgen des Rentenrechts
enthalten sind. Als Ertrag des Rentenrechts
gilt für die gesamte Dauer des Rentenbezugs
der Unterschied zwischen dem Jahresbetrag
der Rente und dem Betrag, der sich bei gleich-
mäßiger Verteilung des Kapitalwerts der Rente
auf ihre voraussichtliche Laufzeit ergibt; dabei
ist der Kapitalwert nach dieser Laufzeit zu
berechnen. Der Ertrag des Rentenrechts (Er-
tragsanteil) ist aus der nachstehenden Tabelle
zu entnehmen:

BeiBean(hrrrans-|ZarRente|Ertrags-)derRente|PrLrAHH
vollendetes| anteıl| yollendetes anteil | yollendetes anteil
Lebensjahr in Lebensjahr in Lebensjahr in
een | vH.|SSrectigten]v-H-berechtigten]vH

0 63 39 43 64 21
1bis 3 64 40 42 65 20
Abis 5| 63 |4lbis42) Al 66 19
6bis 8| 62 43 40 67 18
9 bis 10 61 44 39 68 17
11bis 12| 60 45 38 69 16
13bis 14| 59 46 37 |70bis 71| 15
15bis 16| 58 47 36 72 14
17bis ı8| 57 |48bis49| 35 73 13
19bis20| 56 50 34 74 12

21 55 51 33 |75bis 76) 11
22bis 23) 54 52 32 77 10
24bis25| 53 53 31 |78bis 79 9

26 52 54 30 80 8
27bis28| 51 55 29 181bis 82 7
29 bis 30| 50 56 28 183bis 84 6

31 49 57 27 \85bis 86 5
32 48 58 26 |87bis 89 4

33bis 34| 47 |59bis 60) 25 |90bis 92 3
35 46 61 24 |93bis 98 2

36bis 37| 45 62 23 ab 99 1
38 44 63 22

Die Ermittlung des Ertrags aus Leibrenten, die
vor dem 1.Januar 1955 zu laufen begonnen
haben, und aus Renten, deren Dauer von der
Lebenszeit mehrerer Personen oder einer
anderen Person als des Rentenberechtigten
abhängt, sowie aus Leibrenten, die auf eine
bestimmte Zeit beschränkt sind, wird durch
eine Rechtsverordnung bestimmt;
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b) Einkünfte aus Zuschüssen und sonstigen Vor-
teilen, die als wiederkehrende Bezüge gewährt
werden;

2. Einkünfte aus Spekulationsgeschäften im Sinne
des $ 23,

3. Einkünfte aus Leistungen, soweit sie weder zu
anderen Tinkunftsarten ($ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6)
noch zu den Einkünften im Sinne der Ziffer 1
oder Ziffer 2 gehören, z.B. Einkünfte aus gele-
gentlichen Vermittlungen und aus der Vermietung
beweglicher Gegenstände. Solche Einkünfte sind
nicht steuerpflichtig, wenn sie weniger als
500 Deutsche Mark im Kalenderjahr betragen
haben. Übersteigen die Werbungskosten die Ein-
nahmen, so darf der übersteigende Betrag bei Er-
mittlung des Einkommens nicht ausgeglichen wer-
den ($ 2 Abs. 2).

$ 23
Spekulationsgeschäfte

(1) Spekulationsgeschäfte ($ 22 Ziff. 2) sind
1. Veräußerungsgeschäfte, bei denen der Zeitraum

zwischen Anschaffung und Veräußerung beträgt:
a) bei Grundstücken und Rechten, die den Vor-

schriften des bürgerlichen Rechts über Grund-
stücke unterliegen (z. B. Erbbaurecht, Erb-
pachtrecht, Mineralgewinnungsrecht), nicht
mehr als zwei Jahre,

b) bei anderen Wirtschaftsgütern, insbesondere
bei Wertpapieren, nicht mehr als sechs
Monate;

2. Veräußerungsgeschäfte, bei denen die Veräuße-
rung der Wirtschaftsgüter früher erfolgt als der
Erwerb.

(2) Außer Ansatz bleiben die Einkünfte aus der
Veräußerung von
1. Schuld- und Rentenverschreibungen von Schuld-

nern, die Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im
Inland haben, es sei denn, daß bei ihnen neben
der festen Verzinsung ein Recht auf Umtausch in
Gesellschaftsanteile (Wandelanleihen) oder eine
Zusatzverzinsung, die sich nach der Höhe der
Gewinnausschüttung des Schuldners richtet, ein-
geräumt ist oder daß sie von dem Steuerpflich-
tigen im Ausland erworbenworden sind;

2. Forderungen, die in ein inländisches öffentliches
Schuldbuch eingetragen sind.
(3) Spekulationsgeschäfte liegen nicht vor, wenn

Wirtschaftsgüter veräußert werden, deren Wert bei
Einkünften im Sinne des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6 an-
zusetzen ist.

(4) Gewinn oder Verlust aus Spekulationsge-
schäften ist der Unterschied zwischen dem Veräuße-
rungspreis einerseits und den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten und den Werbungskosten an-
dererseits, Gewinne aus Spekulationsgeschäften
bleiben steuerfrei, wenn der aus Spekulationsge-
schäften erzielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr
weniger als 1000 Deutsche Mark betragen hat. Ver-
luste aus Spekulationsgeschäftendürfen nur bis zur

Höhe des Spekulationsgewinns, den der Steuer-
pflichtige im gleichen Kalenderjahr erzielt hat, aus-
geglichen werden.

h) Gemeinsame Vorschriiten

$ 24
Zu den Einkünften im Sinne des $ 2 Abs. 3 gehö-

ren auch
1. Entschädigungen,die gewährt worden sind

a) als Ersatz für entgangene oder entgehende
Einnahmen oder

b) für die Aufgabe oder Nichtausübung einer
Tätigkeit, für die Aufgabe einer Gewinnbetei-
ligung oder einer Anwartschaft auf eine solche,

c) als Ausgleichszahlungenan Handelsvertreter
nach $ 89 b des Handelsgesetzbuchs;

2. Einkünfte aus einer ehemaligen Tätigkeit im
Sinne des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 4 oder aus einem
früheren Rechtsverhältnis im Sinne des $ 2 Abs. 3
Ziff, 5 bis 7, und zwar auch dann, wenn sie dem
Steuerpflichtigen als Rechtsnachfolger zufließen;

3. Nutzungsvergütungen für die Inanspruchnahme
von Grundstückenfür öffentlicheZwecke sowie
Zinsen auf solche Nutzungsvergütungen und auf
Entschädigungen, die mit der Inanspruchnahme
von Grundstückenfür öffentlicheZweckezusam-
menhängen.

IH. Veranlagung

$ 25
Veranlagungszeitraum

(1) Die Einkommensteuer wird nach Ablauf des
Kalenderjahrs (Veranlagungszeitraum) nach dem
Einkommen veranlagt, das der Steuerpflichtige in
diesem Veranlagungszeitraum bezogen hat, soweit
nicht nach den $$ 46 und 46a eine Veranlagung un-
terbleibt.

(2) Hat die Steuerpflicht nicht während des vollen
Veranlagungszeitraums bestanden, so wird das wäh-
rend der Dauer der Steuerpflicht bezogene Einkom-
men zugrunde gelegt. In diesem Fall kann die Ver-
anlagungbei Wegfall der Steuerpflichtsofort vor-
genommen werden.

$ 26
Veranlagung von Ehegatten

(1) Ehegatten, die beide unbeschränkt steuer-
pflichtig sind und nicht dauerndgetrenntlebenund
bei denen diese Voraussetzungen im Veranlagungs-
zeitraum mindestens vier Monate bestanden haben,
können zwischen getrennterVeranlagung ($ 26a)
und Zusammenveranlagung ($ 26 b) wählen.

(2) Ehegatten werden getrennt veranlagt, wenn
einer der Ehegatten getrennte Veranlagung wählt.
Ehegatten werden zusammen veranlagt, wenn beide
EhegattenZusammenveranlagungwählen. Die zur
Ausübung der Wahl erforderlichen Erklärungen sind
beim Finanzamt schriftlich oder zu Protokoll abzu-
geben.



(3) Werden die nach Absatz 2 erforderlichenEr-
klärungen nicht abgegeben, so wird unterstellt, daß
die Ehegatten die Zusammenveranlagung wählen.

%26a
Getrennte Veranlagung von Ehegatten

(1) Bei geirennter Veranlagung von Ehegatten in
den in $ 26 bezeichneten Fällen sind jedem Ehe-
gatten die von ihm. bezogenen Einkünfte zuzurech-
nen. Einkünfte eines Ehegallen sind nicht allein
deshalb zum Teil dem anderen Ehegatten zuzurech-
nen, weil dieser bei der Erzielung der Einkünfte
mitgewirkt hat.

(2) Die Sonderausgaben der Ehegatten im Sinne
der $$ 10 und 10b sind, soweit sie die Summe der
bei der Veranlagung jedes Ehegattenmindestens
anzusetzendenPauschbeträge($ 10c) übersteigen,
im Rahmon der bei einer Zusammenveranlagung der
Ehegatten in Betracht kommenden Höchstbeträgeje
zur Tiälfie bei den Veranlagungen der Ehegatten zu
berücksichligen, wenn sie nicht eine andere Auf-
teilung beantragen.
(3) Die als außergewöhnliche Belastung im Sinne

der $$ 33 und 33 a bei den Veranlagungen der Ehe-
gaiten vom Einkommen abzuziehenden Beträge sind
insgesamt in Höhe des bei einer Zusammenveran-
lagung der Ehegalten in Betracht kommenden Be-
trags zu berücksichtigen. Für die Aufteilung gilt
Absatz 2 entsprechend.

(4) Die Anwendung der 8$ 10a und 10d für den
Fall des Übergangs von der getrennten Veranlagung
zur Zusammenveranlagungund von der Zusammen-
veranlagung zur getrennten Veranlagung, wenn bei
beiden Ehegatten nicht entinommene Gewinne oder
nicht ausgeglichene Verluste vorliegen, wird durch
Rechtsverordnung geregelt.

$ 26b
Zusammenveranlagung von Ehegatten

Die Zusammenveranlagung von Ehegatten wird
nach Maßgabe des in $ 32a Abs. 2 festgelegten Ver-
fahrens vorgenommen.Bei der Zusammenveranla-
gung sind die Einkünfte der Ehegattenzusammen-
zurechnen.

8 27
(entfällt)

$ 28
Besteuerung bei fortgesetzter Gütergemeinschaft
Bei fortgesetzterGütergemeinschaftgelten Ein-

künfte, die in das Gesamtgut fallen, als Einkünfte
des überlebenden Ehegatten, wenn dieser unbe-
schränktsteuerpflichtigist.

$ 29
Durchschnittsätze

(1) Durchschnittsätze können durch Rechtsverord-
nung aufgestellt werden
1. für die Ermittlung des Gewinns aus Land- und

Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb oder aus
selbständigerArbeit;
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2. für die Ermittlung des Überschusses der Ein-
nahmen über die Werbungskosten bei Vermie-
tungund Verpachtung.
(2) Die aufgestellten Durchschnittsätze sind zu-

grunde zu legen
1. der Gewinnermittlung, wenn

a) der Steuerpflichtige nicht zur Führung von
Büchern verpflichtet ist,

b) ordnungsmäßige Bücher nicht geführt werden
oder die Bücher sachliche Unrichtigkeit ver-
muten lassen und

c) der Umsatz die durch Rechtsverordnung zu be-
stimmende Grenze nicht übersteigt;

2. der Ermittlung der Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung, wenn die Werbungskosten nicht
ordnungsmäßig aufgezeichnet werden oder die
Aufzeichnungen sachliche Unrichtigkeit vermuten
lassen.
(3) Der Nutzungswert der Wohnung im eigenen

Haus kann in einem Hundertsatz des zuletzt fest-
gestellten Einheitswerts des Grundstücks bemessen
werden.
(4) Der Steuerpflichtige kann nicht einwenden, daß

die Durchschnittsätzezu hochfestgesetztseien.

$ 30
(gestrichen)

$ 31
Pauschbesteuerung

(1) Bei Personen, die durch Zuzug aus dem Aus-
land unbeschränktsteuerpflichtigwerden, können
die obersten Finanzbehördender Länder mit Zu-
stimmung des Bundesministers der Finanzen die
Einkommensteuerbis zur Dauer von zehn Jahren
seit Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht in
einem Pauschbetrag festsetzen.
(2) Die Besteuerung der Auslandsbeamten kann

durch Rechtsverordnung abweichend von den allge-
meinen Vorschriften geregelt werden.

IV. Tarif

$ 32
Zu versteuernder Einkommensbetrag, Freibeträge
(1) Zu versteuernder Einkommensbetrag ist das

umdie nachdenAbsätzen2 und 3 in Betrachtkom-
menden Freibeträge und um die sonstigen vom
Einkommen abzuziehenden Beträge verminderte
Einkommen.

(2) Kinderfreibeträge
1. Kinderfreibeträge stehen dem Steuerpflichtigen

für Kinder zu, die im Veranlagungszeitraum min-
destens vier Monate das 18. Lebensjahr noch
nichtvollendet hatten.
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2. Kinderfreibeträge werden dem Steuerpflichtigen
auf Antrag gewährt
a) für Kinder, die im Veranlagungszeitraum min-

destens vier Monate das 27.Lebensjahr noch
nicht vollendet hatten und während dieser
Zeit
aa) überwiegend auf Kosten des Steuerpflich-

tigen unterhalten und für einen Beruf aus-
gebildet worden sind oder
Wehrdienst (Ersatzdienst) geleistet haben,
wenn die Berufsausbildung durch die Ein-
berufung zum Wehrdienst unterbrochen
worden ist und der Steuerpflichtige vor
der Einberufung die Kosten des Unter-
halts und der Berufsausbildung überwie-
gend getragen hat oder

bb)

cc) ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des
Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen
sozialen Jahres geleistet haben;

b) für Kinder, die wegen körperlicher oder gei-
stiger Gebrechen dauernd erwerbsunfähig
sind, wenn dem Steuerpflichtigen für die Kin-
der ein Kinderfreibetrag nicht zusteht und
die Kinder im Veranlagungszeitraum minde-
stens vier Monate überwiegend auf Kosten
des Steuerpflichtigen unterhalten worden sind.

Voraussetzung für die Gewährung des Kinder-
freibetrags ist, daß die eigenen Einkünfte und
Bezüge des Kindes, die zur Bestreitung seines
Unterhalts oder seiner Berufsausbildung be-
stimmt oder geeignet sind, im Veranlagungszeit-
raum nicht mehr als 7200 Deutsche Mark be-
tragen haben.

3. Kinder imSinne der Ziffern 1und 2 sind
a) eheliche Kinder,
) eheliche Stiefkinder,
) für ehelich erklärte Kinder,
) Adoptivkinder,

e) uneheliche Kinder (jedoch nur im Verhältnis
zur leiblichen Mutter), -

f) Pflegekinder.

uno

4. Als Kinderfreibeträge sind abzuziehen
für das erste Kind 1200 DeutscheMark,
für das zweite Kind 1680 Deutsche Mark,

1800 Deutsche Mark.
Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des
8 26 Abs. 1 vorliegen, erhalten für dasselbe Kind
den Kinderfreibetrag nur einmal. Werden sie
nach den $$ 26, 26a getrennt veranlagt, so erhält
jeder Ehegatte den Kinderfreibetrag zur Hälfte,
soweit nicht ein Kinderfreibetrag nur einem Ehe-
gatten zusteht oder zu gewähren ist.

für jedes weitere Kind

(3) Besondere Freibeträge
1. Bei Steuerpflichtigen,auf die $ 32a Abs.2 und3

keine Anwendung findet und die nicht nach den
88 26, 26a getrennt veranlagt werden, ist ein Son-
derfreibetrag
a) von 840 Deutsche Mark abzuziehen, wenn sie

mindestens vier Monate vor dem Ende des
Veranlagungszeitraums das 50. Lebensjahr
vollendet hatten, oder

b) von 1200 Deutsche Mark abzuziehen, wenn
bei ihnen mindestensein Kinderfreibetrag
vom Einkommen abgezogen wird.

2. Bei Steuerpflichtigen, die mindestens vier Monate
vor dem Ende des Veranlagungszeitraumsdas
65.Lebensjahr vollendet hatten, ist ein Alters-
freibetrag von 720 Deutsche Mark abzuziehen.
Bei Ehegatten, die nach den $$ 26, 26b zusammen
veranlagt werden und beide mindestens vier
Monate vor demEnde desVeranlagungszeitraums
das 65.Lebensjahr vollendet hatten, erhöht sich
der Altersfreibetrag auf 1440 Deutsche Mark.

8 32a
Tarif

(1) Die zu veranlagende Einkommensteuer ergibt
sich, vorbehaltlich der $$ 34, 34b und 34c, aus der
diesem Gesetz beigefügten Anlage (Einkommen-
steuertabelle)!).
(2) Bei Ehegatten, die nachden $$26,26b zusammen

veranlagt werden, ist die Einkommensteuer in der
Weise zu ermitteln, daß die Einkommensteuer von
der Hälfte des zu versteuernden Einkommensbetrags

Betrag sodann verdoppelt wird.
(3) Absatz 2 gilt auch bei verwitweten Personen,

die im Zeitpunkt des Todes ihres Ehegatten von
diesemnicht dauerndgetrenntgelebthaben,
1. in dem Veranlagungszeitraum, in dem der Ehe-

gatte verstorben ist und in dem folgendenVer-
anlagungszeitraum;

2. wenn ihnen für den Veranlagungszeitraum ein
Kinderfreibetrag für ein Kind zusteht oder auf
Antrag zu gewährenist, das ausder Ehemit dem
Verstorbenen hervorgegangen ist oder für das
den Ehegatten auch in dem Veranlagungszeit-
raum, in dem der Ehegatte verstorben ist, ein
Kinderfreibetrag (Kinderermäßigung) zustand
oder auf Antrag zu gewähren war.

8 33
Außergewöhnliche Belastungen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangsläu-
fig größere Aufwendungen als der überwiegenden
Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkom-
mensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse
und gleichenFamilienstands(außergewöhnlicheBe-
lastung), so wird auf Antrag die Einkommensteuer
dadurch ermäßigt, daß der Teil der Aufwendungen,
der die dem SteuerpflichtigenzumutbareEigenbe-
lastung übersteigt, vom Einkommen abgezogenwird.
Die Höhe der zumutbaren Eigenbelastung ist nach
der Höhe des Einkommensund nachdemFamilien-
stand zu staffeln; das Nähere wird durch Rechtsver-
ordnung bestimmt.
(2) Aufwendungen erwachsen dem Steuerpflich-

tigen zwangsläufig,wenn er sich ihnen aus recht-
lichen, tatsächlichenoder sittlichen Gründen nicht
entziehen kann und soweit die Aufwendungen den
Umständennach notwendig sind und einen ange-
1) Hier nicht abgedruckt (s. Bundesgesetzbl. 1964I S. 894ff.).



messenen Betrag nicht übersteigen. Aufwendungen,
die zu den Betriebsausgaben,Werbungskostenoder
Sonderausgaben gehören, bleiben dabei außer Be-
tracht.

$ 33a
Außergewöhnliche Belastung in besonderen Fällen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangs-
läufig ($ 33 Abs. 2) Aufwendungen für den Unter-
halt und eine etwaige Berufsausbildung von
Personen, für die dor Steuerpflichtige keinen Kinder-
freibetrag erhält, so wird auf Antrag die Einkom-
mensteuer dadurch ermäßigt, daß die Aufwendun-
gen, höchstens jedoch ein Betrag von 1 200 Deutsche
Mark im Kalenderjahr für jede unterhaltene Person,
vom Einkommen abgezogen werden. Voraussetzung
ist, daß die unterhaltene Person kein oder nur ein
geringes Vermögen besitzt. Hat die unterhaltene
Person andere Einkünfte oder Bezüge, die zur Be-
streitung des Unterhalts bestimmt oder geeignet
sind, so vermindert sich der Betrag von 1200
Deutsche Mark um den Betrag, um den diese Ein-
künfte und Bezüge den Betrag von 1200 Deutsche
Mark übersteigen.Werden die Aufwendungen für
eine unterhaltene Person von mehreren Steuerpflich-
tigen getragen, so wird bei jedem der Teil des sich
hiernach ergebenden Betrags abgezogen, der seinem
Anteil am Gesamtbetrag der Leistungen entspricht.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 erhöht sich auf
Antrag der Betrag von 1200 Deutsche Mark um
1200 Deutsche Mark im Kalenderjahr, wenn dem
Steuerpflichtigen für die auswärtige Unterbringung
einer in der Berufsausbildungbefindlichenunter-
haltenen Person Aufwendungen erwachsen. Absatz 1
Satz A ist entsprechend anzuwenden. Für ein Kind,
für das der Steuerpflichtige einen Kinderfreibetrag
erhält, wird auf Antrag ein Betragvon 1200Deut-
sche Mark vom Einkommen abgezogen, wenn im
übrigen die Voraussetzungen des Satzes 1 vorlie-
gen. Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des
$ 26 Abs. 1 vorliegen, erhalten für dasselbe Kind
den Betrag von 1200 Deutsche Mark nur einmal.
(3) Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwen-

so wird auf Antrag die Einkommensteuerdadurch
ermäßigt, daß die Aufwendungen, höchstens jedoch

jahr, vom Einkommen abgezogen werden, wenn
1. zum Haushalt des Steuerpflichtigenmindestens

drei Kinder gehören, die das 18.Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, oder

2. zum Haushalt des Steuerpflichtigen mindestens
zwei Kinder gehören, die das 18.Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, und
a) der Steuerpflichtige verheiratet ist, von sei-

nem Ehegatten nicht dauernd getrennt lebt
und beide Ehegattenerwerbstätig sind, oder

b) der Steuerpflichtige unverheiratet und er-
werbstätigist,

oder
3. der Steuerpflichtigeoder sein nicht dauernd ge-

trennt lebender Ehegatte das 60.Lebensjahr voll-
endethat
oder
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4. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd ge-
trennt lebenderEhegatteodereinzuseinemHaus-
halt gehöriges Kind oder eine andere zu seinem
Haushalt gehörige unterhaltene Person, für die
eine Ermäßigung nach Absatz 1 gewährt wird,
nicht nur vorübergehend körperlich hilflos oder
schwer körperbeschädigt ist oder. die Beschäfti-
gung einer Hausgehilfin wegen Krankheit einer
der genannten Personen erforderlich ist.

Wird statt einer Hausgehilfin stundenweise eine
Haushaltshilfebeschäftigt,so tritt an die Stelle des
Betrags von 1200 Deutsche Mark ein Betrag von
600 Deutsche Mark. Eine Steuerermäßigung für
mehr als eine Hausgehilfin oder Haushaltshilfe
oder für eine Hausgehilfin und eine Haushaltshilfe
steht dem Steuerpflichtigen nur zu, wenn zu seinem
Haushalt mindestens fünf Kinder gehören, die das
18.Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ehe-
gatten, bei denen die Voraussetzungen des $ 26
Abs.1 vorliegen, können die nach den Sätzen 1
bis 3 in BetrachtkommendenBeträgeinsgesamtnur
einmalabziehen.

(4) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die
in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzun-
gen nicht vorgelegen haben, ermäßigen sich die dort
bezeichneten Beträge um je ein Zwölftel.

(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 und der
Absätze 2 und 3 kann wegen der in diesen Vor-
schriften bezeichneten Aufwendungen der Steuer-
pflichtige eine Steuerermäßigung nach $ 33 nicht in
Anspruchnehmen.

(6) Wegen der außergewöhnlichen Belastungen
Körperbehinderter, denen auf Grund ihrer Behinde-
rung nach gesetzlichen Vorschriften Renten oder
anderelaufendeBezügezustehen,sind durchRechts-
verordnung Pauschbeträgefestzusetzen.Diese sind
nachdemGrad der Minderungder Erwerbsfähigkeit
zu staffeln. Die Regelung kann auch auf andere
Gruppen von ähnlichen Fällen ausgedehnt werden,
soweit bei diesen übersichtliche Verhältnisse ge-
geben sind, die eine einheitliche Beurteilung ermög-
lichen.

$ 34
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

(1) Sind in dem Einkommen außerordentliche Ein-
künfte enthalten, so ist auf Antrag die darauf ent-
fallende Einkommensteuer nach einem ermäßigten
Steuersatz zu bemessen; der ermäßigte Steuersatz
beträgt die Hälfte des durchschnittlichen Steuer-
satzes, der sich ergeben würde, wenn die Einkom-
mensteuertabelleauf den gesamtenzu versteuern-
den Einkommensbetrag anzuwenden wäre. Auf den
restlichen zu versteuernden Einkommensbetrag ist
vorbehaltlich der Absätze 3 und 4 und der $$ 34b
und 34c die Einkommensteuertabelleanzuwenden.
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Steuer-
pflichtige auf die außerordentlichen Einkünfte ganz
oder teilweise $ 6b oder $ 6c anwendet.

(2) Als außerordentliche Einkünfte im Sinne des
Absatzes 1 kommen nur in Betracht
1. Veräußerungsgewinne im Sinne der $$ 14, 16, 17

und 18Abs. 3;
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2. Entschädigungen im Sinne des &24 Ziff. 1;
3. Nutzungsvergütungen und Zinsen im Sinne des

$ 24 Ziff.3, soweit sie für einen Zeitraum von
mehr als drei Jahren nachgezahlt werden.

(3) Einkünfte, die die Entlohnung für eine Tätig-
keit darstellen, die sich über mehrere Jahre er-
streckt, unterliegen der Einkommensteuer zu den
gewöhnlichen Steuersätzen. Zum Zweck der Ein-
kommensteuerveranlagung können diese Einkünfte
auf die Jahre verteilt werden, in deren Verlauf sie
erzielt wurden, und als Einkünfte eines jeden dieser
Jahre angesehen werden, vorausgesetzt, daß die
Gesamtverteilung drei Jahre nicht überschreitet.
(4) Die Steuersätze nach Absatz 1 sind auf Antrag

bei Steuerpflichtigen mit Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit oder aus selbständiger Arbeit, die
aus einer Berufstätigkeit im Sinne des $ 18 Abs.1
Ziff. 1 bezogen werden, auf Nebeneinkünfte aus
wissenschaftlicher, künstlerischer oder schriftstelle-
rischer Tätigkeit unter folgendenVoraussetzungen
anzuwenden:
1. Die Einkünfte aus nichtselbständigerArbeit oder

die Einkünfte aus der Berufstätigkeit müssen die
übrigen Einkünfte überwiegen;

2. die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künstleri-
scher oder schriftstellerischer Tätigkeit dürfen
nicht zu den Einkünften aus nichtselbständiger
Arbeit gehören und müssen von den Einkünften
aus der Berufstätigkeit abgrenzbar sein.

Die Steuersätze nach Absatz 1 sind in diesen Fällen
auf die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künstleri-
scher oder schriftstellerischer Tätigkeit anzuwen-
den, die 50 vom Hundert der Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit oder aus der Berufstätigkeit
nicht übersteigen.

5 3a
Steuerfreiheit

bestimmter Zuschläge zum Arbeitslohn
Die gesetzlichen oder tariflichen Zuschläge für

Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sind steuer-
frei, wenn der Arbeitslohn insgesamt 24000 Deut-
sche Mark im Kalenderjahr nicht übersteigt.

$ 34b
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

aus Forstwirtschaft
(1) Wird ein Bestandsvergleich für das stehende

Holz nicht vorgenommen, so sind auf Antrag die
ermäßigten Steuersätze dieser Vorschrift auf Ein-
künfte aus den folgenden Holznutzungsarten anzu-
wenden:
1. AußerordentlicheHolznutzungen.Das sind Nut-

zungen, die außerhalb des festgesetzten Nut-
zungssatzes (Absatz 4 Ziff. 1) anfallen, wenn sie
auswirtschaftlichenGründenerfolgt sind.Bei der
Bemessungist die außerordentlicheNutzung des
laufenden Wirtschaftsjahrs um die in den letzten
drei Wirtschaftsjahren eingesparten Nutzungen
(nachgeholteNutzungen)zu kürzen.Außerordent-
liche Nutzungen und nachgeholte Nutzungen lie-

gen nur insoweit vor, als die um die Holznutzun-
gen infolge höherer Gewalt (Ziffer 2) verminderte
Gesamtnutzung den Nutzungssatz übersteigt;

2. Holznutzungeninfolge höherer Gewalt (Kalami-
tätsnutzungen).Das sind Nutzungen, die durch
Eis-, Schnee-, Windbruch oder Windwurf, Erd-
beben, Bergrutsch, Insektenfraß, Brand oder ein
anderes Naturereignis, das in seinen Folgen den
angeführten Ereignissen gleichkommt, verursacht
werden. Zu diesen rechnen nicht die Schäden,
die in der Forstwirtschaft regelmäßig entstehen.

(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus den ein-
zelnen Holznutzungsarten sind
1. die persönlichen und sachlichen Verwaltungs-

kosten, Grundsteuer und Zwangsbeiträge, soweit
sie zu den festenBetriebsausgabengehören,bei
den Einnahmen aus ordentlichen Holznutzungen
und Holznutzungen infolge höherer Gewalt, die
innerhalb des Nutzungssatzes (Absatz 4 Ziff. 1)
anfallen, zu berücksichtigen. Sie sind entspre-
chend der Höhe der Einnahmen aus den bezeich-
neten Holznutzungen auf diese zu verteilen;

2. die anderen Betriebsausgaben entsprechend der
Höhe der Einnahmen aus allen Holznutzungs-
arten auf diese zu verteilen.

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich
1. bei Einkünften aus außerordentlichen Holznut-

zungen im Sinne des Absatzes 1 Ziff. 1 nach den
Steuersätzen des $ 34 Abs. 1 Satz 1;

2. bei Einkünften aus nachgeholten Nutzungen im
Sinne des Absatzes 1 Ziff. 1 nach dem durch-
schnittlichen Steuersatz, der sich bei Anwendung
der Einkommensteuertabelle auf das Einkommen
ohne Berücksichtigungder Einkünfte aus außer-
ordentlichen Holznutzungen, nachgeholtenNut-
zungen und Holznutzungen infolge höherer
Gewalt ergibt, mindestens jedoch auf 10 vom
Hundert der Einkünfte aus nachgeholtenNut-
zungen;

3. bei Einkünften aus Holznutzungen infolge höhe-
rer Gewalt im Sinne des Absatzes 1 Zifı. 2,
a) soweit sie im Rahmen des Nutzungssatzes

(Absatz 4 Ziff. 1) anfallen, nach den Steuer-
sätzen der Ziffer 1,

b) soweit sie den Nutzungssatz übersteigen, nach
denhalbenSteuersätzender Ziffer 1,

c) soweit sie den doppelten Nutzungssatz über-
steigen, nach einem Viertel der Steuersätze
der Ziffer T.

(4) Die Steuersätze des Absatzes 3 sind nur unter
den folgendenVoraussetzungenanzuwenden:
1. Auf Grund eines amtlich anerkanntenBetriebs-

gutachtens oder durch ein Betriebswerk muß
periodischfür zehn Jahre ein Nutzungssatzfest-
gesetzt sein. Dieser muß den Nutzungen enispre-
chen,die unter Berücksichtigungder vollen jähr-
lichen Ertragsfähigkeit des Waldes in Festmetern
nachhaltigerzielbarsind;

2. die in einem Wirtschaftsjahr erzielten verschie-
denen Nutzungen müssen mengenmäßig nachge-
wiesenwerden;



3. wenn eine gesetzliche Verpflichtung besteht,
Bücher zu führen, müssen diese ordnungsmäßig
geführt werden;

4. Schäden infolge höherer Gewalt müssen unver-
züglich nach Feststellung des Schadensfalls dem
zuständigen Finanzamt mitgeteilt werden.

$ 34c
Steuerermäßigung bei ausländischen Einkünften
(1) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die mit

ihren aus einem ausländischen Staat stammenden
Einkünften in diesem Staat zu einer der deutschen
Einkommensteuer entsprechenden Steuer herange-
zogen werden, ist die festgesetzte und gezahlte
ausländische Steuer auf die deutsche Einkommen-
steuer anzurechnen, die auf die Einkünfte aus die-
sem Staat entfällt. Die auf diese ausländischen Ein-
künfte entfallende deutsche Einkommensteuer ist
in der Weise zu ermitteln, daß die sich bei der Ver-
anlagung des Einkommens (einschließlich der aus-
ländischen Einkünfte) ergebende deutsche Einkom-
mensteuer im Verhältnis dieser ausländischen Ein-
künfte zum Gesamtbetrag der Einkünfte aufgeteilt
wird. Die ausländischen Steuern sind nur insoweit
anzurechnen, als sie auf die im Veranlagungszeit-
raum bezogenen Einkünfte entfallen.
(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Ein-

künfte aus einem ausländischen Staat stammen, mit
dem ein Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung besteht.
(3) Die obersten Finanzbehörden der Länder kön-

nen mit Zustimmung des Bundesministers der
Finanzen die auf ausländische Einkünfte entfallende
deutsche Einkommensteuer ganz oder zum Teil er-
lassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn
es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig
ist oder die Anwendung des Absatzes 1 besonders
schwierig ist.
(4) Bei ausländischen Einkünften unbeschränkt

Steuerpflichtiger aus dem Betrieb von Handels-
schiffen im internationalen Verkehr ist die darauf
entfallende Einkommensteuer nach $ 34 Abs. 1
Satz 1 zu bemessen. Dabei gelten 50 vom Hundert
der Einkünfte aus dem Betrieb von Handelsschiffen
im internationalen Verkehr als ausländische Ein-
künfte im Sinne des Satzes 1; Absatz 2 findet keine
Anwendung. Auf den restlichen zu versteuernden
Einkommensbetragist $ 34Abs. 1 Satz 2 sinngemäß
anzuwenden. An Stelle der Anwendung der Sätze 1
bis 3 kann der Steuerpflichtige die Anwendung des
Absatzes 1 verlangen.

(5) Absatz 1 ist auf unbeschränkt Steuerpflichtige,
die Angehörige eines fremden Staates sind, nur
anzuwenden, wenn dieser Staat den deutschen
Staatsangehörigen, die in seinem Gebiet ihren
Wohnsitz haben, eine der Regelung des Absatzes 1
entsprechendeSteuervergünstigunggewährt.
(6) Durch Rechtsverordnung können Vorschriften

erlassen werden über
1. den Begriff der ausländischen Einkünfte,
2. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn die

ausländischen Einkünfte aus mehreren fremden
Staaten stammen,
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3. den Nachweis über die Höhe der festgesetzten
und gezahlten ausländischen Steuern,

4. die Berücksichtigung ausländischer Steuern, die
nachträglich erhoben oder zurückgezahlt werden,

5. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn ein
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteu-
erung besteht, jedoch trotz dieses Abkommens
eine Doppelbesteuerung bestehen bleibt, und

6. den Abzug ausländischerSteuern vom Einkom-
men, die nicht unter Absatz 1 fallen, vom Gesamt-
betrag der Einkünfte.

$ 34d
Kapitalanlagen in Entwicklungsländern

(1) Die obersten Finanzbehörden der Länder kön-
nen mit Zustimmung des Bundesministers der Finan-
zen auf Antrag bei Steuerpflichtigen, die den Gewinn
auf Grund ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln
und nach dem 31.Dezember 1960 besonders förde-
rungswürdige Entwicklungshilfe durch Kapitalanla-
gen in Entwicklungsländern leisten, zur Erleichte-
rung dieser Entwicklungshilfe und zur Minderung
des Wagnisses eine den steuerlichen Gewinn min-
dernde Rücklage zulassen, deren Höhe ein Drittel
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten der
Kapitalanlagen nicht übersteigen darf. Die Rücklage
ist vom dritten auf ihre Bildung folgenden Wirt-
schaftsjahr an jährlich mit je einem Fünftel gewinn-
erhöhend aufzulösen.
(2) Als Kapitalanlagen in Entwicklungsländern

sind in der Regel nur anzusehen
1. Beteiligungen an Kapitalgesellschaften in Ent-

wicklungsländern, die anläßlich der Gründung
oder einer Kapitalerhöhung erworben worden
sind,

2. Einlagen in Personengesellschaften in Entwick-
lungsländern zum Zweck der Gründung oder einer
erheblichen Erweiterung des Unternehmens und

3. Betriebsvermögen, das einem Betrieb oder einer
Betriebstätte des Steuerpflichtigen in Entwick-
lungsländern zum Zweck der Gründung oder einer
erheblichen Erweiterung des Betriebs (der Be-
triebstätte) zugeführt worden ist.

Die Rücklage darf nur zugelassen werden, wenn die
Gesellschaft, der Betrieb oder die Betriebstätte in
Entwicklungsländern ausschließlich oder fast aus-
schließlich die Herstellung oder Lieferung von Wa-
ren, die Gewinnung von Bodenschätzenoder die
Bewirkung gewerblicher Leistungen zum Gegen-
standhat.
(3) Bei der Bemessungder Rücklage sind die

Kapitalanlagen in der Regel nur zu berücksichtigen,
soweit die zugeführtenMittel zur Anschaffungoder
Herstellung abnutzbarerWirtschaftsgüterdes An-
lagevermögens verwendet werden oder soweit die
zugeführten Mittel in abnutzbaren Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens bestehen. Werden Kapital-
anlagenmit demniedrigerenTeilwert angesetzt,so
ist insoweit eine Rücklage nicht zuzulassen und die
vorzeitige Auflösung einer bereits gebildetenRück-
lage vorzusehen.
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(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten
nur für Entwicklungshilfe durch Kapitalanlagen in
Entwicklungsländern, die vor dem1. Januar 1963
geleistet worden ist.

V. Entrichtung der Steuer
1. Vorauszahlungen

$&35
Bemessung und Entrichtung der Vorauszahlungen
(1) Der Steuerpflichtige hat am 10. März, 10. Juni,

10. September und 10. Dezember Vorauszahlungen
zu entrichten.

(2) Die Vorauszahlungen bemessen sich grund-
sätzlich nach der Steuer, die sich nach Anrechnung
der Steuerabzugsbeträge ($ 47 Abs.1 Ziff. 2) bei der
letzten Veranlagung ergeben hat. Das Finanzamt
kann die Vorauszahlungen der Steuer anpassen, die
sich für den laufenden Veranlagungszeitraum vor-
aussichtlich ergeben wird. Eine Anpassung kann
auch noch in dem auf diesen Veranlagungszeitraum
folgenden Kalenderjahr vorgenommen werden. In
diesem Fall ist bei einer Erhöhung der Vorauszah-
lungen der nachgeforderte Betrag innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe des Vorauszahlungs-
bescheids zu entrichten. *)

$$ 36 und 37
(gestrichen)

2. Steuerabzug vom Arbeitslohn
(Lohnsteuer)

8 38
Erhebung der Lohnsteuer, Lohnsteuerkarte, Haftung

(1) Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Ar-
beitslohn erhoben (Lohnsteuer).Dabei finden die
Vorschriften des $ 32 mit Ausnahme des Absatzes 2
Ziff. 4 Satz 3 und die Vorschriften des $ 32a Abs. 2
und 3 entsprechende Anwendung.

(2) Die Gemeindebehörde hat für die Lohnsteuer-
berechnung dem Arbeitnehmer unentgeltlich eine
Lohnsteuerkarte auszuschreiben. Der Arbeitnehmer
hat die Lohnsteuerkarte seinem Arbeitgeber vor Be-
ginn des Kalenderjahrs oder vor Beginn des Dienst-
verhältnisses auszuhändigen. Der Arbeitgeber hat
die Lohnsteuerkarte während der Dauer des Dienst-
verhältnisses aufzubewahren. Endet das Dienstver-
hältnis vor dem Schluß des Kalenderjahrs, so hat der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Lohnsteuerkarte
zurückzugeben. Das Verfahren hinsichtlich der Aus-
schreibung der Lohnsteuerkarten und das Verfahren
hinsichtlich der Behandlung der Lohnsteuerkarten
am Schluß des Kalenderjahrs und bei Beendigung
des Dienstverhältnisses im Laufe des Kalenderjahrs
wird durch Rechtsverordnung geregelt.
*) 5 35 Abs. 2 Sätze 3 und 4 sind nach $ 33 Abs. 1 des Gesetzes zur

Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom
8. Juni 1967(Bundesgesetzbl.1 S. 582) am 14.Juni 1967in Kraft ge-
treten.

(3) Der Arbeitnehmer ist beim Steuerabzug vom
Arbeitslohn Steuerschuldner.Der Arbeitgeberhaftet
für die Einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer.
Der Arbeitnehmer (Steuerschuldner) wird nur in
Anspruch genommen,
1. wenn der Arbeitgeber den Arbeitslohn nicht vor-

schriftsmäßig gekürzt hat oder
2. wenn der Arbeitnehmer weiß, daß der Arbeit-

geber die einbehaltene Lohnsteuer nicht vor-
schriftsmäßigabgeführthat,unddiesdemFinanz-
amt nicht unverzüglich mitteilt oder

3. wenn der Arbeitnehmer eine Verpflichtung, seine
Lohnsteuerkarte berichtigen zu lassen, nicht recht-
zeitig erfüllt oder

4. wenn eine Nachversteuerungnach $ 10 Abs.?2
durchzuführenist.

$ 39
Jahresarbeitslohn, Jahreslohnsteuer,

Jahreslohnsteuertabelle
(1) Die Lohnsteuer (Jahreslohnsteuer) bemißt sich

nach dem Arbeitslohn, den der Arbeitnehmer im
Kalenderjahr (Erhebungszeitraum) bezogen hat (Jah-
resarbeitslohn). Die Jahreslohnsteuer ergibt sich aus
der Jahreslohnsteuertabelle. Diese ist auf der Grund-
lage der diesem Gesetz beigefügten Anlage (Einkom-
mensteuertabelle) unter Bildung von Steuerklassen
durch Rechtsverordnung aufzustellen. Dabei sind der
Arbeitnehmer-Freibetrag ($ 19 Abs. 2), die Pausch-
beträge für Werbungskosten ($ 9a Ziff. 1) und für
Sonderausgaben (8 10c Ziff. 1), die Kinderfreibeträge
($ 32 Abs.2) und die Sonderfreibeträge ($ 32 Abs. 3
Ziff. 1) zu berücksichtigen.

(2) Für die Eintragung der Steuerklasse und der
Zahl der Kinder bei Ausschreibung der Lohnsteuer-
karte sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalender-
jahrs maßgebend, für das die Lohnsteuerkarte aus-
geschrieben wird. Treten bei einem Arbeitnehmer
die Voraussetzungen für eine ihm günstigere Steuer-
klasse ein oder erhöht sich die Zahl der zu berück-
sichtigenden Kinder, so ist die Lohnsteuerkarte auf
Antrag zu ergänzen.

(3) Die Höhe und die Berechnung der Lohnsteuer
werden in den folgendenFällen durchRechtsverord-
nung bestimmt:
1. wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber keine

Lohnsteuerkarte vorlegt;
2. wenn der Arbeitnehmer gleichzeitig in mehreren

Dienstverhältnissen steht;
3. wenn Ehegatten, die nicht dauernd getrennt leben,

beide in einem Dienstverhältnis stehen;
4. wenn ein Zeitraum, für den der Arbeitslohn ge-

zahlt wird, nicht festgestellt werden kann;
5, wenn der Arbeitnehmer in einem Lohnzahlungs-

zeitraum Zuschüsse auf Grund der Vorschriften
des $ 1 des Gesetzes zur Verbesserung der wirt-
schaftlichen Sicherung der Arbeiter im Krank-
heitsfalle vom 26.Juni 1957 (Bundesgesetzbl.I
S. 649) in der Fassung des Gesetzes zur Änderung
dieses Gesetzes vom 12.Juli 1961 (Bundesgesetz-
blatt IS. 913) erhalten hat; in diesem Fall ist die
Lohnsteuer nach dem Arbeitslohn für die Arbeits-
tage zu berechnen;



6. wenn bei Zahlung von Versorgungsbezügen die
Höhe der Bezüge im Laufe des Kalenderjahrs
schwankt.

$ 40
Vom Arbeitslohn abzuziehende Beträge

(1) Auf Antrag des Arbeitnehmers sind für die
Berechnung der Lohnsteuer vom Arbeitslohn abzu-
ziehen
1. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus

nichtselbständiger Arbeit zu berücksichtigen sind,
soweit die Werbungskostenden in $ 9a Ziff.1
bezeichneten Pauschbetrag übersteigen;

2. Sonderausgaben ($$ 10, 10b), soweit sie den in
$ 10c Ziff. 1 bezeichneten Pauschbetrag über-
steigen. Sonderausgaben von Ehegatten, die
beide Arbeitnehmer sind und bei denen die
Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung
nach $ 26 Abs. 1 vorliegen, sind, soweit sie die
den Ehegatten nach $ 10c Ziff. 1 zustehenden
Pauschbeträge übersteigen, bei jedem Ehegatten
zur Hälfte zu berücksichtigen, wenn nicht die Ehe-
gatten eine andere Aufteilung beantragen;

3. der Altersfreibetrag ($ 32 Abs. 3 Ziff. 2);
4. der Betrag, der nach den $$ 33 und 33a wegen

außergewöhnlicherBelastungzu gewährenist;
5. der Verlust bei den Einkünften aus Vermietung

und Verpachtung, der bei Inanspruchnahme der
erhöhten Absetzungen nach den $$ 7b, 54 ent-
steht.

(2) Das Finanzamt hat die nach Absatz 1 vom
Arbeitsiohn abzuziehenden Beträge auf der Lohn-
steuerkarte einzutragen.

(3) Durch Rechtsverordnung kann zugelassen wer-
den, daß das Finanzamt in noch nicht übersehbaren
Fällen die Eintragung nach Absatz 2 vorläufig vor-
nehmen kann. Außerdem können durch Rechtsver-
ordnung Vorschriften über die Erstattung und über
die Nachforderungvon Lohnsteuerfür die Fälle er-
lassen werden, in denen sich nach Ablauf des Ka-
lenderjahrs ergibt, daß die vorläufige Eintragung
von der endgültigen Feststellung abweicht; es kann
dabei angeordnet werden, daß geringfügige Ab-
weichungen außer Betracht bleiben.

$ 41
Einbehaltung der Lohnsteuer

durch den Arbeitgeber
(1) Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer bei jeder

Lohnzahlung für den Arbeitnehmer einzubehalten
und an das Finanzamt abzuführen, in dessen Bezirk
der Betrieb oder Teilbetrieb liegt, in dem der Ar-
beitslohn und die Lohnsteuer berechnet und die
Lohnsteuerkarten der Arbeitnehmer aufbewahrt
werden. Durch Rechtsverordnung kann die Abfüh-
rung der Lohnsteuer für Bezüge aus öffentlichen
Kassen anders geregelt werden. Wenn der Arbeits-
lohn ganz oder teilweise aus Sachbezügen (8 8) be-
steht und der Barlohn zur Deckung der Lohnsteuer
nicht ausreicht, so hat der Arbeitnehmer dem Arbeit-
geber den zur Deckung der Lohnsteuer erforder-
lichen Betrag zu zahlen. Unterläßt das der Arbeit-
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nehmer, so hat der Arbeitgeber einen entsprechen-
den Teil der Sachbezüge zurückzubehalten und die
Lohnsteuer abzuführen.
(2) Die Höhe der einzubehaltenden Lohnsteuer

richtet sich nach den für den jeweiligen Lohnzah-
lungszeitraum maßgebenden Lohnsteuertabellen.
Diese Lohnsteuertabellen sind aus der Jahreslohn-
steuertabelle abzuleiten. Die Lohnstufen und die
Lohnsteuer haben zu betragen, wenn der Arbeits-
lohn gezahlt wird
für einen monatlichen Zeitraum,

!/ı2 des Jahresbetrags,
für nicht mehr als einen Arbeitstag,

1/agdes Monatsbetrags,
für volle Arbeitswochen,

6/26desMonatsbetrags.
Der Bundesminister der Finanzen hat die danach
maßgebenden Lohnsteuertabellen aufzustellen und
bekanntzumachen.
(3) Ergänzungender Eintragungenauf der Lohn-

steuerkarte dürfen erst bei der Lohnzahlung berück-
sichtigt werden, bei der die ergänzte Lohnsteuer-
karte dem Arbeitgeber vorliegt.

8 42
Lohnsteuer-Jahresausgleich

(1) Übersteigt die im Laufe des Kalenderjahrs
einbehaltene Lohnsteuer die auf den Jahresarbeits-
lohn entfallende Jahreslohnsteuer, so wird der
Unterschiedsbetrag gegenüber der Jahreslohnsteuer
erstattet (Lohnsteuer-Jahresausgleich). Ein Lohn-
steuer-Jahresausgleich wird nicht durchgeführt,
wenn der Arbeitnehmer zu veranlagen ist.

(2) Das Verfahren zur Durchführung des Lohn-
steuer-Jahresausgleichswird durchRechtsverordnung
geregelt. Dabei kann insbesondere bestimmt wer-
den,
1. daß in gewissen Gruppen von Fällen der Lohn-

steuer-Jahresausgleich nicht vom Finanzamt, son-
dern innerhalb einer bestimmten Frist vom Ar-
beitgeber durchgeführt wird;

2. daß der Lohnsteuer-Jahresausgleich vom Arbeit-
nehmerauchzur nachträglichenGeltendmachung
vom Arbeitslohn abzuziehender Beträge oder
einer günstigerenSteuerklasseoder einer höhe-
ren Zahl der zu berücksichtigenden Kinder be-
antragt werden kann;

3. daß der Lohnsteuer-JahresausgleichbeimFinanz-
amt nur innerhalb einer bestimmten Frist bean-
tragt werden kann;

4. daß für Ehegatten, die beide Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit bezogen haben und bei
denen die Voraussetzungen für eine Zusam-
menveranlagungnach $ 26 Abs.1 vorliegen, ein
gemeinsamer Lohnsteuer-Jahresausgleich durch-
geführt wird.

$ 42a
Bemessung der Lohnsteuer nach Vomhundertsätzen

(1) Zum Zweck der Vereinfachung des Verfahrens
kann durch Rechtsverordnung
1. angeordnet werden, daß sich die Lohnsteuer für

Bezüge, die der Arbeitnehmer neben dem laufen-



den Arbeitslohn erhält (sonstige Bezüge), aus
dem voraussichtlichen Jahresarbeitslohn des Ka-
lenderjahrs errechnet, in dem die sonstigen Be-
züge zufließen;

gebers bei bestimmten sonstigen Bezügen, die der
Arbeitgeber in einer größeren Zahl von Fällen
gewährt, die Lohnsteuer nach einem Vomhundert-
satz (Pauschsteuersatz) erhoben wird, der sich für
diese Bezüge unter Berücksichtigung der Vor-
schriften des $ 39 im Durchschnitt ergibt. Voraus-
setzungist, daß der Arbeitgeber die Lohnsteuer
übernimmt. Die bezeichneten Bezüge und die
davon erhobene Lohnsteuer bleiben bei einer
Veranlagung zur Einkommensteuer und beim
Lohnsteuer-Jahresausgleich außer Betracht.
(2) Das Finanzamt kann zulassen, daß die Lohn-

wenn in anderen als den in Absatz 1 Ziff.2
bezeichneten Fällen von einem Arbeitgeber son-
stige Bezüge in einer größeren Zahl von Fällen
gewährt werden oder

steuer vom Arbeitgeber nachzuerhebenist, weil
er den Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht oder in
zu geringer Höhe vorgenommen hat, oder
wenn Bezüge an kurzfristig beschäftigte Arbeit-
nehmer oder an Arbeitnehmer gezahlt werden,
die in geringem Umfang und gegen geringen
Arbeitslohn tätig sind.

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

8 43
Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge

(1) Bei den folgenden inländischen Kapitalerträ-

Gewinnanteilen (Dividenden), Zinsen, Ausbeuten
und sonstigen Bezügen aus Aktien, Kuxen,
Genußscheinen,Anteilen an Gesellschaftenmit
beschränkter Haftung, an Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften und Kolonialgesellschaf-
ten, aus Anteilen an der Reichsbank und an berg-
bautreibenden Vereinigungen, die die Rechte
einer juristischen Person haben. Dazu gehören
nicht Gewinnanteile und sonstige Bezüge im
Sinne des $ 3b und nicht Zinsen aus Wandel-
anleihen und Gewinnobligationen, soweit sie
unter Ziffer 3 oder Ziffer 5 fallen;

delsgewerbe als stiller Gesellschafter;

oder in Berlin (West) nach dem 20. Juni 1948 -
in Berlin (West) nach dem 24. Juni 1948— und
vor dem 1.April 1952ausgegebenenIndustrie-
obligationen und vor dem1. April 1952 ausge-
gebenen Wandelanleihen und Gewinnobligatio-
nen. Die Vorschrift des $ 3a Abs. 1 Ziff. 3 letzter
Satz bleibt unberührt;

nen festverzinslichen Schuldverschreibungen und
Schatzanweisungen der Länder, Gemeinden und
Gemeindeverbände, wenn die Zinsen nicht nach
$ 3a Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe b oder Ziff. 4 steuer-
frei sind, unter folgenden Voraussetzungen:
a) Die Wertpapiere dürfen bis zur Dauer von

einschließlich drei Jahren nicht kündbar und
nicht rückzahlbar sein,

b) nach den Anleihebedingungen darf die Lauf-
zeit der Wertpapiere zu den bei der Ausgabe
vorgesehenen Zinsbedingungen für die Dauer
von weniger als drei Jahren nicht geändert
werden;

Grundgesetzes oder in Berlin (West) nach dem
31. März 1952 ausgegebenen festverzinslichen
Wertpapieren (einschließlich der Wandelanleihen
und Gewinnobligationen)unter folgenden Vor-
aussetzungen:
a) Die Wertpapiere müssen spätestens innerhalb

eines Jahres nach der Ausgabe zum Handel
an einer Börse im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes oder in Berlin (West) zugelassen
werden,

b) die Wertpapiere dürfen auf die Dauer von
mindestens fünf Jahren nicht kündbar und
nicht rückzahlbar sein,

c) nach den Anleihebedingungendarf die Lauf-
zeit der Wertpapiere zu den bei der Ausgabe
vorgesehenen Zinsbedingungen für die Dauer
von fünf Jahren nicht geändert werden.

Diese Vorschrift bezieht sich nicht auf Zinsen,
die. nach $ 3a steuerfrei sind. Die in Buchstabe a
bezeichnete Voraussetzung gilt nicht für festver-
zinslicheWertpapiere,die nach$ 33desGesetzes
über die Investitionshilfe der gewerblichen Wiirt-
schaft zum Börsenhandel nicht zugelassen sind;

öffentliches Schuldbuch eingetragen oder über
die Teilschuldverschreibungen ausgegeben sind,
wenn der Gläubiger der Kapitalerträge (Gläubi-
ger) im Zeitpunkt der Fälligkeit der Kapital-
erträge
a) Inhaber der Teilschuldverschreibung oder der

Forderung ist und im Inland weder einen
Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat oder

b) nicht der Inhaber der Teilschuldverschreibung
oder der Forderung ist, es sei denn, daß der
Gläubiger im Inland einen Wohnsitz oder
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat und bei
einer Teilschuldverschreibung,die bei einem



inländischen Kreditinstitut verwahrt wird,
am 15. Tag vor der Fälligkeit der Kapital-
erträge der Inhaber der Teilschuldverschrei-
bung gewesen ist.

Bei Stückzinsen ist der Steuerabzug vorzuneh-
men, wenn der Veräußerer der Teilschuldver-
schreibung oder der Forderung im Zeitpunkt der
Auszahlung oder Gutschrift der Stückzinsen im
Inland weder einen Wohnsitz noch seinen ge-
wöhnlichenAufenthalt hat.Die Sätze1und2 gel-
ten nicht für Kapitalerträge, die nach den 88 3
und 3a steuerfrei sind oder nach den Ziffern 1
bis 5 demSteuerabzugunterliegen,und nicht für
Zinsen aus Anleihen, die
a) auf Grund der Regelung von Goldmarkver-

bindlichkeiten mit spezifisch ausländischem
Charakter gemäß Anlage VII des Abkommens
über deutsche Auslandsschulden vom 27. Fe-
bruar 1953 (Bundesgesetzbl. IT S. 333, 456) aus-
gegebenworden sind oder

b) vor dem 1. Januar 1965ausgegebenworden
sind und deren Nennwert auf eine ausländi-
scheWährung lautet.

Die Vorschriften des $ 3a Abs.2 und 3 gelten für
Anleihen im Sinne der Ziffern 3 bis 5 entsprechend.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff. 4 und 5
gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinne des Ab-
satzes 1 Ziff. 4 und 5, die vor dem1. Januar 1955
ausgegeben worden sind.

(3) Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge sind auch
besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den in
Absatz 1bezeichneten Kapitalerträgen oder an deren
Stelle gewährt werden; das gilt auch für Stückzinsen
im Sinne des Absatzes 1 Ziff. 6 Satz 2.

(4) Kapitalerträge sind als inländische anzusehen,
wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder
Sitz im Inland hat. In den Fällen des Absatzes 1
Ziff. 6 Satz 2 sind Stückzinsen als inländische Kapi-
talerträge anzusehen, wenn der Schuldner der An-
leihe oder Forderung und die die Kapitalerträge
auszahlendeStelle ($ 45 Abs.3 Ziff.2) Wohnsitz,
Geschäftsleitungoder Sitz im Inland haben.
(5) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff.3 bis 5

und des Absatzes 2 gelten nicht für Zinsen aus An-
leihen,die im Saarlandausgegebenwordensind.

& 44
Bemessung und Entrichtung der Kapitalertragsteuer

in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 1 bis 5
(1) Die Kapitalertragsteuer beträgt

1. in den Fällen des $ 43
Abs. 1 Ziff. 1 und 2

2. in den Fällen des $ 43
Abs.1 Ziff. 3 bis 5

der Kapitalerträge.

25 vom Hundert,

30 vom Hundert

(2) (entfällt)
(3) Der Schuldner hat die Kapitalertragsteuer für

den Gläubiger einzubehalten.Er hat den Steuer-
abzug in dem Zeitpunkt vorzunehmen,in dem die
Kapitalerträge dem Gläubiger zufließen, und die
einbehaltenenSteuerabzügeinnerhalbeinesMonats
an das Finanzamtabzuführen.Der Steuerabzugist
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auch dann vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge
beim Gläubiger zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbstän-
diger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung
gehören.
(4) Dem Steuerabzug unterliegen die vollen Kapi-

talerträge ohne Abzug.
(5) Der Gläubiger ist beim Steuerabzug vom Kapi-

talertrag (Kapitalertragsteuer) Steuerschuldner. Der
Schuldnerder Kapitalerträgehaftetaberfür die Ein-
behaltung und Abführung der Kapitalertragsteuer.
Der Gläubiger (Steuerschuldner) wird nur in An-
spruch genommen,
1. wenn der Schuldner die Kapitalerträge nicht vor-

schriftsmäßig gekürzt hat oder
2. wenn der Gläubiger weiß, daß der Schuldner die

einbehaltene Kapitalertragsteuer nicht vorschrifts-
mäßig abgeführt hat und dies dem Finanzamt
nichtunverzüglichmitteilt.
(6) Durch Rechtsverordnung kann angeordnet

werden, daß bei bestimmten Gruppen von Steuer-
pflichtigen vom Steuerabzug vom Kapitalertrag
abgesehen werden kann, wenn sichergestellt ist,
daß dem für die Veranlagung jeweils zuständigen
Finanzamt die Kapitalerträge, von denen hiernach
der Steuerabzug nicht vorgenommenworden ist,
bekanntwerden.

$ 45
Bemessung und Entrichtung der Kapitalertragsteuer

in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6
(1) In den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 beträgt

die Kapitalertragsteuer25vomHundertder Kapital-
erträge, soweit nicht $ 44 Abs. 1 Ziff. 2 anzuwenden
ist.
(2) Steuerschudner der Kapitalertragsteuer ist in

den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 1 der Inhaber,
in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 2 der Ver-
äußerer der Teilschuldverschreibungoder der For-
derung.
(3) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle hat

die Kapitalertragsteuerfür den Steuerschuldnerein-
zubehalten. Die die Kapitalerträge auszahlende
Stelle ist
1. in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 1

a) das Kreditinstitut mit Geschäftsleitungoder
Sitz im Inland oder die inländische Zweig-
stelle eines ausländischen Kreditinstituts im
Sinne des $ 53 des Gesetzes über das Kredit-
wesen vom 10. Juli 1961 (Bundesgesetzbl. I
S.881) — inländisches Kreditinstitut —, das
die Kapitalerträge dem Gläubiger oder einer
Stelle im Ausland auszahlt oder gutschreibt
oder

b) der Schuldner der Kapitalerträge, wenn er
ohne Einschaltung eines inländischen Kredit-
instituts dem Gläubiger oder einer Stelle im
Ausland die Kapitalerträge auszahlt oder gut-
schreibt;

2. in den Fällen des $ 43 Abs.1 Ziff. 6 Satz 2 die
natürliche Person, Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse, die dem Veräußerer
die Stückzinsenauszahltoder gutschreibt.
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(4) Der Steuerabzug ist vorzunehmen
1. nach $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 1 Buchstabe a, wenn

a) eine Teilschuldverschreibung oder ein Anteil
an einer Sammelschuldbuchforderung bei einem
inländischen Kreditinstitut für eine natürliche
Person, die im Inland weder einen Wohnsitz
noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, ver-
wahrt oder verwaltet wird oder als Inhaber
einer Einzelschuldbuchforderungim öffent-
lichen Schuldbuch eine natürliche Person, die
im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren
gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingetragen ist,
und wenn die Kapitalerträge dem Inhaber
der Teilschuldverschreibungoder der Forde-
rung oder einer Stelle im Ausland ausgezahlt
oder gutgeschriebenwerden,oder

b) eine Teilschuldverschreibung oder ein Anteil
an einer Sammelschuldbuchforderung nicht bei
einem inländischen Kreditinstitut verwahrt
oder verwaltet wird und der Gläubiger zwar
nachweist,daß er der Inhaber der Teilschuld-
verschreibung oder der Forderung ist, aber
nicht nachweist, daß er einen Wohnsitz oder
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat,
oder

c) eine Teilschuldverschreibung,ein Anteil an
einer Sammelschuldbuchforderungoder eine
Einzelschuldbuchforderung als Inhaber zusteht
aa) einer Handelsgesellschaft, die im Inland

weder ihre Geschäftsleitungnoch ihren
Sitz hat, oder
einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
oder einer sonstigen Personenvereini-
gung,wenn nicht nachgewiesenwird, daß
alle Beteiligten der Gesellschaft oder
Personenvereinigung einen Wohnsitz oder
ihren gewöhnlichen Aufenhalt im Inland
haben;

2. nach $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 1 Buchstabe b, wenn
der Gläubiger nicht nachweist, daß er der Inhaber
der Teilschuldverschreibungoder der Forderung
ist, oder daß er im Inland einen Wohnsitz oder
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat und bei einer
Teilschuldverschreibung, die bei einem inländi-
schen Kreditinstitut verwahrt wird, am 15.Tage
vor der Fälligkeit der Zinsen der Inhaber der
Teilschuldverschreibung gewesen ist;

3. nach $ 43 Abs. 1 Ziff.6 Satz 2, wenn der Ver-
äußerer nicht nachweist, daß er im Inland einen
Wohnsitz oder seinen gewöhnlichenAufenthalt
hat. Die Vorschrift der Ziffer 1 Buchstabe c gilt
entsprechend.

bb)

(5) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle hat
den Steuerabzug in dem Zeitpunkt vorzunehmen, in
dem die Kapitalerträge dem Gläubiger oder einer
Stelle im Ausland ausgezahlt oder gutgeschrieben
werden. Die innerhalb eines Kalendervierteljahrs
einbehaltenen Steuerabzüge sind jeweils bis zum
10. des dem Kalendervierteljahr folgenden Monats
an das Finanzamt abzuführen, das für die Be-
steuerung der die Kapitalerträge auszahlenden Stelle
nach dem Einkommen zuständig ist. $ 44 Abs. 3 letz-
ter Satz und Abs. 4 sind anzuwenden.

(6) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle haf-
tet für die Einbehaltung und Abführung der Kapital-
ertragsteuer. In den Fällen des $ 43 Abs.1 Ziif. 6
Satz 1 Buchstabe b hat der Gläubiger weder einen
Anspruch auf Anrechnung ($ 47 Abs. 1 Ziff. 2) noch
auf Erstattung der Kapitalertragsteuer, es sei denn,
daß ihm die Kapitalerträge als Nießbraucheroder
Pfandgläubiger, der zur Einziehung berechtigt ist,
zustehen und er nachweist, daß er und der Inhaber
der Teilschuldverschreibung oder der Forderung im
Zeitpunkt der Fälligkeit der Kapitalerträge einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichenAufenthalt im
Inland haben. Der Steuerschuldner wird nur in An-
spruch genommen, wenn die die Kapitalerträge aus-
zahlende Stelle die Kapitalerträge nicht vorschrifts-
mäßig gekürzt hat.

4. Veranlagung von Steuerpflichtigen
mit steuerabzugspflichtigen Einkünften

$ 46
Veranlagung bei Bezug von Einküniten

aus nichtselbständiger Arbeit
(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise

aus Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, von
denenein Steuerabzugvorgenommenworden ist, so
wird eine Veranlagung stets durchgeführt, wenn das
Einkommen mehr als 24000 Deutsche Mark beträgt.

(2) Bei Einkommen bis zu 24000 Deutsche Mark
wird eine Veranlagung nur durchgeführt,
1. wenn die Einkünfte, von denen der Steuerabzug

vom Arbeitslohn nicht vorgenommen worden ist,
insgesamt mehr als 800 Deutsche Mark betragen;

2. wenn in dem Einkommen Einkünfte aus mehr als
einem Dienstverhältnis enthalten sind, die dem
Steuerabzugvom Arbeitslohn unterlegenhaben,
und der zu versteuernde Einkommensbetrag ($ 32
Abs. 1)
a) bei Personen, bei denen die Einkommensteuer

nach $ 32a Abs. 2 oder 3 zu ermitteln ist,
16000 Deutsche Mark,

b) bei den nicht unter Buchstabe a fallenden Per-
sonen 8000 Deutsche Mark

übersteigt;
3. wenn in den Einkünften aus nichtselbständiger

Arbeit eines Steuerpflichtigen Versorgungsbezüge
im Sinne des $ 19 Abs. 3 aus mehr als einem
früheren Dienstverhältnis enthalten sind und die
Summe der Versorgungsbezüge des Steuerpflich-
tigen im Veranlagungszeitraum 9600 Deutsche
Mark übersteigt;

4. wenn nach $ 40 Abs. 1 Ziff. 5 bei der Berechnung
der Lohnsteuer ein sich voraussichtlich für den
Veranlagungszeitraum ergebender Verlust aus
Vermietung und Verpachtung vom Arbeitslohn
abgezogen worden ist;

5. wenn der Arbeitnehmer oder sein Ehegatte ge-
trennte Veranlagung nach den $$ 26, 26a bean-
tragt;

6. wenn die Veranlagung beantragt wird
a) zur Anwendungder Vorschriftendes$34,



b) zur Berücksichtigung von Verlusten aus einer
anderen Einkunftsart als derjenigen aus nicht-
selbständiger Arbeit, falls die Einkünfte, von
denen der Steucrabzug vom Arbeitslohn nicht
vorgenommenworden ist, zusammeneinen
Verlustbetrag ergeben,

c) zur Berücksichtigung von Verlustabzügen
(810d),

d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer auf
die Steuerschuld.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Ziff. 2 bis 5 und 6
Buchstaben a, c und d ist ein Betrag in Höhe der
Einkünfte, von denen der Steuerabzug vom Arbeits-
lohn nicht vorgenommen worden ist, vom Einkom-
men abzuziehen, wenn diese Einkünfte insgesamt
nicht mehr als 800 Deutsche Mark betragen.

(4) Liegen die Voraussetzungen der Absätze 1
und 2 nicht vor, so gilt die Einkommensteuer, die
auf die Einkünfte ausnichtselbständigerArbeit ent-
fällt, für den Arbeitnehmer als abgegolten, wenn
seine Haftung erloschen ist ($ 38 Abs. 3).

(5) Durch Rechtsverordnung kann in den Fällen
des Absatzes 2 Ziff. 1 bis 5, in denen die Einkünfte,
von denen der Steuerabzugvom Arbeitslohn nicht
vorgenommen worden ist, den Betrag von 800 Deut-
scheMark übersteigen, die Besteuerung so gemildert
werden, daß auf die volle Besteuerung dieser Ein-
künfte stufenweise übergeleitet wird.

$ Aba
Besondere Behandlung von Einkünften aus Land-
und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder Kapital-
vermögen im Sinne des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 5
Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Land- und

Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder Kapitalver-
mögen ist durch den Steuerabzug vom Kapitalertrag
abgegolten, soweit es sich um Kapitalerträge im
Sinne des $ 43 Abs.1 Ziff.3 bis 5 handelt und die
Haftung des Steuerpflichtigen erloschen ist. Auf An-
trag des Steuerpflichtigen ist von der Anwendung
des Satzes 1 abzusehenund die Veranlagung der
Einkünfte im Sinne des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 5 zu-
sammen mit den übrigen Einkünften vorzunehmen.
Dem Antrag ist zu entsprechen, auch wenn in Fällen
des $ 46 Abs. 2 Ziff. 1 die Grenze von 800 Deutsche
Mark nicht erreicht ist. $ 46 Abs. 3 gilt bei einem
Arbeitnehmer entsprechend.

5. Abschlußzahlung
$ 47

(1) Auf die Einkommensteuerschuld werden an-
gerechnet
1. die für den Veranlagungszeitraumentrichteten

Vorauszahlungen,
2. die durchSteuerabzugeinbehaltenenBeträge,so-

weit sie auf die im Veranlagungszeitraumbezo-
genen Einkünfte entfallen.
(2) Ist die Einkommensteuerschuld größer als die

Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so ist der Unterschiedsbetrag, soweit er den im
Veranlagungszeitraum und nach $ 35 Abs. 2 Sätze 3
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und 4 nach Ablauf des Veranlagungszeitraums fällig
gewordenen, aber nicht entrichteten Vorauszahlun-
gen entspricht, sofort, im übrigen innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu
entrichten (Abschlußzahlung).*)
(3) Ist die Einkommensteuerschuld kleiner als die

Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so wird der Unterschiedsbetrag nach Bekannt-
gabe des Steuerbescheids dem Steuerpflichtigen nach
seiner Wahl entweder auf seine Steuerschuldgut-
geschrieben oder zurückgezahlt.

VI. Besteuerung nach dem Verbrauch
$ 48

(1) Der Steuerpflichtige kann nach dem Verbrauch
besteuert werden, wenn der Verbrauc im Kalender-
jahr 10000 Deutsche Mark überstiegen hat und um
mindestens die Hälfte höher ist als das Einkommen.
Der Betrag von 10000 Deutsche Mark erhöht sich
um je 2000 Deutsche Mark für jedes Kind, für das
dem Steuerpflichtigen ein Kinderfreibetrag nach $ 32
Abs. 2 zustehtoder gewährtwird.

(2) Zum Verbrauch gehören alle Aufwendungen
des Steuerpflichtigenfür seinen Haushalt und für
seine Lebensführungund die Lebensführungseiner
Angehörigen.
(3) ZumVerbrauchgehörennicht

1. die Sonderausgaben($10Abs. 1);
2. die Steuern vom Einkommen und sonstige Per-

sonensteuern;
3. Ausgaben für Aussteuern oder Ausstattungen,

soweit sie das den Verhältnissen des Steuer-
pflichtigen entsprechende Maß nicht überstiegen
haben;

4. Ausgaben für politische, künstlerische, mildtätige,
kirchliche, religiöse, wissenschaftliche und ge-
meinnützigeZwecke;

5. Ausgaben, die durch Krankheiten, Todesfälle
oder Unglücksfälle oder durch körperliche oder
geistige Gebrechen verursacht sind;

6. Aufwendungen, die durch Geburt eines Kindes
entstanden sind;

7. außerordentlicheAufwendungen, die durch den
Unterhalt oder die Erziehung eines Kindes oder
den Unterhalt eines bedürftigen Angehörigen
entstanden sind;

8. Aufwendungen aus sozialen Beweggründenfür
Arbeitnehmer oder frühere Arbeitnehmer oder
für ihre Angehörigen;

9. der Teil des Verbrauchs, den der Steuerpflichtige
bestritten hat
a) aus Einkommen, das er in den letzten drei

Jahren versteuert, aber nicht verbraucht hat,
b) aus Einnahmen, die nach den $$ 3 bis 3b

steuerfrei sind, oder aus Bezügen, die dem
Steuerpflichtigen nach $ 22 Ziff. 1 Satz 2 nicht
zuzurechnen sind.

*) $ 47 Abs. 2 ist hinsichtlich der Worte „und nach $ 35 Abs. 2 Sätze 3
und 4 nach Ablauf des Veranlagungszeitraums" nach $ 33 Abs.1
des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der
Wirtschaft vom 8. Juni 1967 (Bundesgesetzbl.I S. 582) am 14.Juni
1967in Kraft getreten.
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(4) Die Einkommensteuernach dem Verbrauch
beträgt nur die Hälfte der Steuer,die sich aus der
Einkommensteuertabelle ergibt. Wenn der sich da-
nach ergebende Steuerbetrag geringer ist als der
Steuerbetrag,der sich bei Zugrundelegungdes Ein-
kommens ergeben würde, so ist der Besteuerung
nicht der Verbrauch, sondern das Einkommen zu-
grunde zu legen.

VI. Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger

$ 49
Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte

(1) Inländische Einkünfte im Sinne der beschränk-
tenEinkommensteuerpflicht($1Abs. 2) sind
1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen Land-

und Forstwirtschaft ($$ 13, 14);
2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb (88 15, 16), für den

im Inland eine Betriebstätte unterhalten wird
oder ein ständiger Vertreter bestellt ist, und
Einkünfte aus der Veräußerungeines Anteils an
einer inländischen Kapitalgesellschaft ($ 17);

3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit ($ 18), die im
Inland ausgeübt oder verwertet wird oder wor-
den ist;

4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ($ 19),
die im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder
worden ist, und Einkünfte, die aus inländischen
öffentlichenKassen einschließlichder Kassen der
Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bun-
desbank mit Rücksicht auf ein gegenwärliges oder
früheres Dienstverhältnis gewährt werden;

5. Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne des $ 20
Abs.1 Ziff.1 und 2, wenn der Schuldner Wohn-
sitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat,
und Einkünfte im Sinne des $ 20 Abs.1 Ziff. 3
und 4, wenn
a) das Kapitalvermögen durch inländischen

Grundbesitz, durch inländische Rechte, die den
Vorschriften des bürgerlichen Rechts über
Grundstückeunterliegen, oder durch Schiffe,
die in ein inländisches Schiffsregister einge-
tragen sind, unmittelbar oder mittelbar ge-
sichert ist,

b) das Kapitalvermögen in Anleihen und Forde-
rungen besteht, die in ein öffentliches Schuld-
buch eingetragen oder über die Teilschuld-
verschreibungen ausgegebensind, und der
Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder
Sitz im Inland hat. Das gilt nicht
aa) für Kapitalerträge aus Anleihen, bei

denender Steuerabzugvom Kapitalertrag
nach $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 letzter Satz nicht
vorzunehmen ist,
für Kapitalerträge aus festverzinslichen
Wertpapieren im Sinne des $ 43 Abs.1
Ziff.3 bis 5 (ausgenommenWandelan-
leihen undGewinnobligationen)und

cc) für Kapitalerträge, die Personen im Sinne
des $ 1 Abs. 3 zufließen;

bb)

6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
($ 21), wenn das unbewegliche Vermögen, die
Sachinbegriffe oder Rechte im Inland belegen
oder in ein inländisches öffentliches Buch oder
Register eingetragensind oder in einer inländi-
schen Betriebstätte verwertet werden;

7. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Ziff. 1, so-
weit sie dem Steuerabzugunterworfenwerden;

8. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22 Ziff. 2,
soweit es sich um Spekulationsgeschäfte mit
inländischen Grundstücken oder mit inländischen
Rechten handelt, die den Vorschriften des bürger-
lichen Rechts über Grundstücke unterliegen.
(2) Abweichend von Absatz 1 Ziff.2 sind Ein-

künfte steuerfrei, die ein Steuerpflichtiger mit
Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in einem
ausländischen Staat durch den Betrieb eigener oder
gecharterter Schiffe oder Luftfahrzeuge aus einem
Unternehmenbezieht, dessenGeschäftsleitungsich
in dem ausländischen Staat befindet. Voraussetzung
für die Steuerbefreiung ist, daß dieser ausländische
Staat Steuerpflichtigen, die ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des
Grundgesetzes oder Berlin (West) haben, eine ent-
sprechende Steuerbefreiung für derartige Einkünfte
gewährt.

$ 50
Sondervorschriften für beschränkt Steuerpflichtige
(1) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Betriebs-

ausgaben ($ 4 Abs. 4 bis 6) oder Werbungskosten
($ 9) nur insoweit abziehen, als sie mit inländischen
Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang ste-
hen. Die Vorschrift des $ 10 ist nur hinsichtlich der
als SonderausgabenabzugsfähigenTeile der Ver-
mögensabgabe anzuwenden. Die Vorschrift des
$ 10d ist nur anzuwenden, wenn die in dieser Vor-
schrift bezeichneten Verluste in wirtschaftlichem
Zusammenhangmit inländischen Einkünften stehen
und der Gewinn auf Grund im Inland ordnungs-
mäßig geführter Büchernach $ 4 Abs.1 oder nach
$ 5 ermittelt wird. Die Vorschriften des $ 34 sind
nur insoweit anzuwenden, als sie sich auf Gewinne
aus der Veräußerung eines land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebs ($ 14), eines Gewerbebetriebs
($ 16),einer wesentlichen Beteiligung ($ 17) oder auf
Veräußerungsgewinneim Sinne des $ 18Abs. 3 be-
ziehen. Die übrigen Vorschriften der $$ 10 und 34
und die Vorschriften der $$ 9a, 10c, 32, 32a Abs. 3,
8533und33asindnichtanzuwenden.
(2) Bei Einkünften, die dem Steuerabzug unter-

liegen,und bei Einkünften im Sinne des $ 20Abs. 1
Ziff.3 und 4 ist für beschränkt Steuerpflichtige ein
Ausgleich ($ 2 Abs.2) mit. Verlusten aus anderen
Einkunftsartennicht zulässig.

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich bei be-
schränkt Steuerpflichtigen, die veranlagt werden,
nach $ 32a Abs.1; dabei ist ein Sonderfreibetrag
von 840 Deutsche Mark vom Einkommen abzu-
ziehen. Die Einkommensteuer beträgt mindestens
25vomHundert desEinkommens.

(4) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem
Steuerabzugvom Arbeitslohn oder vom Kapital-
ertrag oder dem Steuerabzug auf Grund des $ 50a



unterliegen, gilt bei beschränkt Steuerpflichtigen
durch den Steuerabzug als abgegolten, wenn die
Einkünfte nicht Betriebseinnahmen eines inländi-
schen Betriebs sind. Die Höhe der Lohnsteuer wird
durch Rechtsverordnung bestimmt.
(5) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer bei

beschränktSteuerpflichligenganz oder zumTeil er-
lassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn
es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig
ist oder eine gesonderte Berechnung der Einkünfte
besonders schwierig ist.
(6) Die Absätze 1 bis 5 mit Ausnahme des Ab-

salzes 3 Satz 2 gelten auch im Fall des $ 1 Abs. 3.

$ 50a
Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen

(1) Bei beschränkt steuerpflichtigen Mitgliedern
des Aufsichtsrats (Verwaltungsrats) von inländi-
schen Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaf-
ten auf Aktien, Berggewerkschaften, Gesellschaften
mit beschränkterHaftung und sonstigen Kapital-
gesellschaften, Genossenschaften und Personenver-
einigungen des privaten und des öffentlichen Rechts,
bei denen die Gesellschafter nicht als Unternehmer
(Mitunternehmer)anzuschen sind, unterliegen die
Vergütungen jeder Art, die ihnen von den genann-
ten Unternehmungen für die Überwachung der Ge-
schäftsführung gewährt werden (Aufsichtsratsver-
gütungen), dem Steuerabzug (Aufsichtsratsteuer).

(2) Die Aufsichtsratsteuer beträgt
30 vom Hundert der Aufsichtsratsvergütungen.
(3) Dem Steuerabzug unterliegt der volle Betrag

der Aufsichtsratsvergütungohne jedenAbzug. Wer-
den Reisekosten (Tagegelder und Fahrtauslagen)
besonders gewährt, so gehören sie zu den Aufsichts-
ratsvergülungennur insoweit, als sie die tatsäch-
lichenAuslagenübersteigen.
(4}Die Einkommensteuer wird bei beschränkt

Steuerpflichligen im Wege des Steuerabzugser-
hoben
a) bei Einkünften aus der Ausübung oder Verwer-

tung einer Tätigkeit als Künstler, Berufssportler,
Schriftsteller,Journalist oder Bildberichterstatter
einschließlichsolcherTätigkeiten für den Rund-
funk oder Fernsehfunk ($ 49 Abs. 1 Ziff, 2 bis 4),

b) bei Einkünften, die aus Vergütungen für die
Nutzung oder das Recht auf Nutzung von Ur-
heberrechten und gewerblichen Schutzrechten
sowie von Plänen, Mustern, Verfahren und ge-
werblichen Erfahrungen und Kenntnissen her-
rühren ($ 49 Abs. 1 Zitf. 2, 3 und 6).

Der Steuerabzug beträgt
25 vom Hundert der Einnahmen.

Soweit die Tätigkeit im Sinne des Buchstaben a im
Inland ausgeübt wird oder worden ist,
beträgt der Steuerabzug

15vom Hundert der Einnahmen.
(5) Der Schuldner der Aufsichtsratsvergütung

(Absatz 1) oder der Vergütungen (Absatz 4) hat den
Steuerabzugfür Rechnungdes beschränkt steuer-

181

pflichtigen Gläubigers (Steuerschuldner) in dem
Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die Aufsichtsrats-
vergütung oder die Vergütungen dem Gläubiger
zufließen. Er hat die innerhalb eines Kalender-
vierteljahrs einbehaltene Steuer jeweils bis zum
10. des dem Kalendervierteljahr folgenden Monats
an das für ihn zuständige Finanzamt abzuführen.
Der beschränktSteuerpflichtigeistbeimSteuerabzug
von Aufsichtsratsvergütungen oder von Vergütun-
gen Steuerschuldner. Der Schuldner der Aufsichts-
ratsvergütungen oder der Vergütungen haftet aber
für die Einbehaltungund Abführung der Steuer.Der
Steuerschuldner wird nur in Anspruch genommen,
1. wenn der Schuldner der Aufsichtsratsvergütung

oder der Vergütungen diese nicht vorschrifts-
mäßig gekürzt hat oder

2. wenn der beschränkt steuerpflichtige Gläubiger
weiß, daß der Schuldner die einbehaltene Steuer
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat, und dies
demFinanzamtnichtunverzüglichmitteilt.
(6) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt wer-

den, daß bei Vergütungen für die Nutzung oder das
Recht auf Nutzung von Urheberrechten(Absatz 4
Buchstabeb), wenn die Vergütungennichtunmittel-
bar an den Gläubiger, sondern an einen Beauftrag-
ten geleistet werden, an Stelle des Schuldners der
Vergütungder Beauftragtedie Steuereinzubehalten
und abzuführen hat und für die Einbehaltung und
Abführung haftet.
(7) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer

von beschränktsteuerpflichtigenEinkünften, soweit
diese nicht bereits dem Steuerabzug unterliegen, im
Wege des Steuerabzugs erheben, wenn dies zur
Sicherstellung des Steueranspruchs zweckmäßig ist.
Das Finanzamt bestimmt hierbei die Höhe des
Steuerabzugs.

VII. Ermächtigungs- und Schlußvorschriften

$ 51
Ermächtigung

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zu-
stimmungdesBundesrates
1. zur Durchführung dieses Gesetzes Rechtsverord-
nungenzu erlassen,soweit dies zur Wahrung der
Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung, zur Besei-
tigung von Unbilligkeiten in Härtefällen oder zur
VereinfachungdesBesteuerungsverfahrenserfor-
derlich ist, und zwar:
a) über die Abgrenzung der Steuerpflicht,
b) über die Ermittlung der Einkünfte und die

Feststellung des Einkommens einschließlich
der abzugsfähigenBeträge,

c) über die Veranlagung, die Anwendung der
Tarifvorschriften und die Regelung der Steuer-
entrichtung einschließlich der Steuerabzüge,

d) über die Besteuerung der beschränkt Steuer-
pflichtigen einschließlich eines Steuerabzugs;

2. Vorschriften durch Rechtsverordnung zu erlassen
a) über die sich aus der Aufhebung oder Ände-

rung von Vorschriften dieses Gesetzes er-
gebendenRechtsfolgen,soweit dies zur Wah-
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b)

d)

e)

g)

rung der Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung
oder zur Beseitigung von Unbilligkeiten in
Härtefällen erforderlich ist;
nach denen für jeweils zu bestimmende Wirt-
schaftsgüterdes Umlaufsvermögenseine den
steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage für
Preissteigerungenin Höhe einesVomhundert-
satzes des sich nach $ 6 Abs. 1 Ziff. 2 Satz 1 er-
gebenden Werts dieser Wirtschaftsgüter zu-
gelassen werden kann, wenn ihre Börsen- oder
Marktpreise (Wiederbeschaffungspreise) am
Bilanzstichtag gegenüber den Börsen- oder
Marktpreisen (Wiederbeschaffungspreisen)am
vorangegangenen Bilanzstichtag wesentlich
gestiegen sind. Der Vomhundertsatz ist nach
dem Umfang dieser Preissteigerung zu be-
stimmen; dabei ist ein angemessener Teil der
Preissteigerung unberücksichtigt zu lassen.
Die Rücklage für Preissteigerungen ist späte-
stens bis zum Ende des auf die Bildung fol-
genden sechsten Wirtschaftsjahrs gewinn-
erhöhendaufzulösen.Bei wesentlichenPreis-
senkungen, die auf die Preissteigerungen im
SinnedesSatzes1 folgen,kann die volle oder
teilweise Auflösung der Rücklage zu einem
früherenZeitpunktbestimmtwerden;
über eine Beschränkung des Abzugs von Aus-
gaben zur Förderung steuerbegünstigter
Zwecke im Sinne des $ 10b auf Zuwendungen
an bestimmte Körperschaften, Personenver-
einigungen oder Vermögensmassen sowie über
eine Anerkennung gemeinnütziger Zwecke als
besonders förderungswürdig;
über eine Ermäßigungder Einkommensteuer
bis auf die Hälfte bei Einkünften, die freie
Erfinder aus volkswirtschaftlich wertvollen
Versuchen oder Erfindungen haben, und über
den Abzug der durch die Erfindertätigkeit ver-
ursachten Aufwendungen und Verluste sowie
über das zeitliche Ausmaß dieser Begünsti-
gungen;
über eine Ermäßigung der Lohnsteuer bis auf
die Hälfte für Vergütungen, die Arbeitgeber
ihren Arbeitnehmern für schutzfähige und aus
der Arbeit des Arbeitnehmersim Betriebent-
standene Erfindungen zahlen, sowie über die
Abgeltung der Einkommensteuerim Fall der
Veranlagung;
über die volle oder teilweise Steuerfreiheit
von Prämien für Verbesserungsvorschlägs,
die Arbeitgeber an ihre Arbeitnehmer zahlen,
soweit sich die Prämie in mäßigem Rahmen
hält und Mißbräucheausgeschlossensind;
über die Festsetzung abweichender Voraus-
zahlungstermine;
nach denen Steuerpflichtige, die eine im be-
sonderen Maße der minderbemittelten Bevöl-
kerung dienende private Krankenanstalt
betreiben, der Abnutzung unterliegende Wirt-
schaftsgüter, die zum Anlagevermögen dieser
Anstalten gehören, in Höhe eines Vom-
hundertsatzes der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten abschreiben können;

i)

k)

über die Abschreibungsfreiheit zur Förderung
des Baues von Landarbeiterwohnungen und
über eine Steuerermäßigung beim Bau von
Heuerlings- und Werkwohnungen für länd-
liche Arbeiter;

über eine Abschreibungsfreiheit oder Steuer-
ermäßigungen für bestimmte Wirtschafts-
gebäude, für Um- und Ausbauten an Wirt-
schaftsgebäuden, für Hofbefestigungen und
Wirtschaftswege, für bestimmte bewegliche
Güter des Anlagevermögens einschließlich
Betriebsvorrichtungen bei buchführenden und
nichtbuchführenden Land- und Forstwirten.
Dabei ist für diese Wirtschaftsgebäude sowie
für Um- und Ausbauten von einer höchstens
30jährigen Nutzungsdauer auszugehen. Die
Abschreibungsfreiheit oder Steuerermäßigung
kann auch bei Zuschüssen zur Finanzierung
der Anschaffung oder Herstellung von Wiirt-
schaftsgüternim SinnedesSatzes1zugelassen
werden, wenn mit den Zuschüssen ein Recht
auf Mitbenutzung dieser Wirtschaftsgüter er-
worben wird. Die Abschreibungsfreiheit oder
Steuerermäßigung auf Grund der vorstehen-
den Fassung dieser Ermächtigungkann erst-
mals für Wirtschaftsjahrezugelassenwerden,
die im Veranlagungszeitraum 1964 beginnen;
über Sonderabschreibungen bei Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens, die unmittelbar
und ausschließlichdazu dienen,Schädigungen
durch Abwässer zu verhindern, zu beseitigen
oder zu verringern, und die in der Zeit vom
1. Januar 1955bis zum 31.Dezember 1970von
Steuerpflichtigen, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung nach $4 Abs. 1
oder$5 ermitteln,angeschafftoderhergestellt
werden. Voraussetzungist, daß die Anschaf-
fung oder Herstellung der Wirtschaftsgüter
im öffentlichen Interesse erforderlich ist. Die
Sonderabschreibungen können im Wirtschafts-
jahr der Anschaffung oder Herstellung und in
den vier folgenden Wirtschaftsjahren neben
den Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 in
Anspruch genommen werden, und zwar
bei beweglichenWirtschaftsgüterndes An-
lagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
bei unbeweglichenWirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Sie können bereits für Anzahlungen auf An-
schaffungskosten und für Teilherstellungs-
kosten zugelassen werden. Die Sonder-
abschreibungen können auch bei Zuschüssen
zur Finanzierung der Anschaffung oder Her-
stellung von Wirtschaftsgütern im Sinne des
Satzes 1 zugelassen werden, wenn mit den
Zuschüssen ein Recht auf Mitbenutzung dieser
Wirtschaftsgüter erworben wird. Bei Wirt-
schaftsgütern, für die von den Sonderabschrei-
bungenGebrauchgemachtwird, sind die Ab-
setzungen für Abnutzung nach $ 7 in gleichen



Jahresbeträgen vorzunehmen. Die Sonder-
abschreibungen sind nicht zuzulassen für Wirt-
schaftsgüter, die im Rahmen der Neuerrichtung
von Betrieben oder Betriebstätten angeschafft
oder hergestellt werden;
nach denen jeweils zu bestimmende Wirt-
schaltsgülerdes Umlaufsvermögensausländi-
scher Herkunft, welche die nachstehend be-
zeichneten Voraussetzungen erfüllen und nach
dem Erwerb weder bearbeitet noch verarbeitet
worden sind, statt mit dem sich nach $ 6 Abs. 1
Zilf.2 ergebenden Wert mit dem folgenden
Wert angesetzt werden können:
aa) Wirtschaftsgüter, deren Preis auf dem

Weltmarkt wesentlichen Schwankungen
unterliegt, mit einem Wert, der bis zu
20 vom Hundert unter den Anschaffungs-
kosten oder dem niedrigeren Börsen- oder
Marktpreis (Wiederbeschaffungspreis) des
Bilanzstichtagsliegt,

bb) Wirtschaftsgüter, die wegen ihrer beson-
deren volkswirtschaftlichen Bedeutung zur
Deckung des Bedarfs der deutschen Wirt-
schaft erforderlich sind (Waren des volks-
wirtschaftlich vordringlichen Bedarfs), mit
einem Wert, der bei einem Mehrbestand
an diesen Waren bis zu 30 vom Hundert
und bei dem übrigen Bestand bis zu
20 vom Hundert unter den Anschaffungs-
kosten oder dem niedrigeren Börsen- oder
Marktpreis (Wiederbeschaffungspreis) des
Bilanzstichtags liegt; statt des Abschlags
auf einenMehrbestandkann bei den ein-
zelnen Waren des volkswirtschaftlich vor-
dringlichen Bedarfs ein Abschlag bis zu
30 vom Hundert von den Anschaffungs-
kosten oder dem niedrigeren Börsen-
oder Marktpreis (Wiederbeschaffungs-
preis) des Bilanzstichtags zugelassen
werden, soweit diese Waren im Geltungs-
bereich dieses Gesetzesneben den han-
delsüblichen Vorräten eingelagert wer-
den und nur unter besonders zu be-
stimmenden Bedingungen dem Lager
(Sonderlager) entnommen werden können.
Ein Mehrbestand ist anzunehmen, soweit
der mengenmäßige Bestand der Waren
am Schluß des Wirtschaftsjahrs im einzel-
nen und insgesamt den Bestand an einem
noch zu bestimmenden Zeitpunkt, der nach
dem 31.Dezember 1954 liegt, übersteigt.
Hierbei sind nur Waren zu berücksichti-
gen, die sich im Geltungsbereich dieses
Gesetzes befinden.

Der Wertansatz nach Doppelbuchstabebb
kann nur in Wirtschaftsjahren zugelassen wer-
den, die vor dem 1. Januar 1969 enden. Er-
füllen Wirtschaftsgüter die Voraussetzungen
zu Doppelbuchstabe aa und zu Doppelbuc-
stabebb,sokannderWertansatznachWahl
des Steuerpflichtigenentweder nach Doppel-
buchstabeaa oder nach Doppelbuchstabebb
zugelassen werden. Für Wirtschaftsgüter, für
die das Land Berlin vertraglich das mit der
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Einlagerung verbundene Preisrisiko über-
nommen hat, ist ein Wertansatz nach Doppel-
buchstabe aa oder nach Doppelbuchstabe bb
nicht zulässig;

über Sonderabschreibungen
aa) im Tiefbaubetrieb des Steinkohlen-, Pech-

kohlen-, Braunkohlen- und Erzbergbaues
bei Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens unter Tage und bei bestimmten mit
dem Grubenbetrieb unter Tage in un-
mittelbarem Zusammenhang stehenden,
der Förderung, Seilfahrt, Wasserhaltung
und Wetterführung sowie der Aufberei-
tung des Minerals dienenden Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens über Tage,
soweit die Wirtschaftsgüter
für die Errichtung von neuen Förder-
schachtanlagen, auch in Form von An-
schlußschachtanlagen,
für die Errichtung neuer Schächte sowie
die Erweiterung des Grubengebäudes
und den durch Wasserzuflüsse aus still-
liegenden Anlagen bedingten Ausbau
der Wasserhaltung bestehender Schacht-
anlagen,
für Rationalisierungsmaßnahmen ir. der
Hauptschacht-, Blindschacht-, Strecken-
und Abbauförderung, im Streckenvor-
trieb, in der Gewinnung, Versatzwirt-
schaft, Seilfahrt, Wetterführung und
Wasserhaltung sowie in der Aufberei-
tung,
für die Zusammenfassung von mehre-
ren Förderschachtanlagen zu einer ein-
heitlichen Förderschachtanlage
und
für den Wiederaufschluß stilliegender
Grubenfelder und Feldesteile,

bb) im Tagebaubetrieb des Braunkohlen- und
Erzbergbaues
bei bestimmten Wirtschaftsgütern des be-
weglichken Anlagevermögens (Gruben-
aufschluß, Großgeräte und im Erzbergbau
auch Aufbereitungsanlagen), die für die
Erschließungneuer Tagebaue und beim
Übergang zum Tieftagebau für die Frei-
legung und Gewinnung der Lagerstätte

von Steuerpflichtigen, die den Gewinn auf
Grund ordnungsmäßiger Buchführung nach $ 5
ermitteln, nach dem 31. Dezember 1955 ganz
oder zum Teil angeschafft oder hergestellt
werden. Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme der Sonderabschreibungen ist, daß mit
der Durchführungder bezeichnetenVorhaben
vor dem 1. Januar 1961 begonnen und ihre
Förderungswürdigkeitvon der oberstenLan-
desbehörde für Wirtschaft im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Wirtschaft be-
scheinigt worden ist. An die Stelle des 1. Ja-
nuar 1961 tritt für die in Doppelbuchstabe aa
bezeichneten Vorhaben der 1. Januar 1968.
Die Sonderabschreibungenkönnen im Wirt-
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0)

schaftsjahrder Anschaffungoder Herstellung
und den vier folgenden Wirtschaftsjahren
bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert
und bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaflungs- oder Herstellungskosten in
Anspruch genommen werden. Daneben sind
die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 vor-
zunehmen. Von den Sonderabschreibungen
darf nicht mehr Gebrauch gemacht werden für
Wirtschaftsgüter, die bei der Errichtung von
neuen Förderschachtanlagen (auch im Zusam-
menhang mit dem Wiederaufschluß stilliegen-
der Grubenfelder und Feldesteile), jedoch
nicht in der Form von Anschlußschachtanlagen,
nach dem 31.Dezember 1970und in den übri-
gen Fällen nach dem 31.Dezember 1965 an-
geschafft oder hergestellt werden. An die
Stelle des 31.Dezember 1965 tritt bei begün-
stigten Vorhaben, mit deren Durchführung
nach dem 31.Dezember 1960begonnen worden
ist, der 31. Dezember 1968. Bei nach diesen
Stichtagen angeschalften oder hergestellten
Wirtschaftsgütern können die Sonderabschrei-
bungen für die vor diesen Stichtagen aufge-
wendeten Anzahlungen auf Anschaffungs-
kosten oder Teilherstellungskosten zugelassen
werden. Bei Wirtschaftsgütern, für die von den
SonderabschreibungenGebrauchgemachtwird,
sind die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7
in gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen.
Bei den begünstigten Vorhaben im Tagebau-
betrieb des Braunkohlen- und Erzbergbaus
kann außerdem zugelassen werden, daß die
vor dem 1. Januar 1966aufgewendeten Kosten
für den Vorabraum bis zu 50 vom Hundert als
sofort abzugsfähige Betriebsausgaben behan-
delt werden;
über Sonderabschreibungen bei beweglichen
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die
unmittelbar und ausschließlich dazu dienen,
die Verunreinigung der Luft zu verhindern,
zu beseitigen oder zu verringern, und die in
der Zeit vom 1. Januar 1957 bis zum31. De-
zember 1970 von Steuerpflichtigen, die den
Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung nach $ 4 Abs.1 oder $ 5 ermitteln, an-
geschafft oder hergestellt werden; die Sonder-
abschreibungen können auch zugelassen wer-
den, wenn auf Grund behördlicher Anordnung
ausschließlich aus Gründen der Luftreinhal-
tung bei Feuerungs- oder Dampfkesselanlagen
sowie bei Anlagen, bei denen durch chemische
Verfahren Luftverunreinigungen entstehen,
Umstellungen oder Veränderungen vorgenom-
men oder Schornsteine errichtet oder aufge-
stockt werden. Die Sonderabschreibungen
können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung
oder Herstellung und in den vier folgenden
Wirtschaftsjahren neben den Absetzungen für

q)

Abnutzung nach$ 7 bis zu insgesamt50 vom
Hundert der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten in Anspruch genommen werden. Sie
können bereits für Anzahluncen auf Anschaf-
fungskosten und für Teilherstellungskosten
zugelassen werden. Bei Wirtschaftsgütern, für
die von den Sonderabschreibungen Gebrauch
gemacht wird, sind die Absetzungen für Ab-
nutzung nach $ 7 in gleichen Jahresbeträgen
vorzunehmen. Voraussetzung für die In-
anspruchnahme der Sonderabschreibungen ist,
daß die Anschaffung oder Herstellung der
Wirtschaftsgüter im Öffentlichen Interesse er-
forderlich ist, Die Sonderabschreibungen sind
nicht zuzulassen für Wirtschaftsgüter, die im
Rahmen der Neuerrichtung von Betrieben oder
Betriebstätten angeschafft oder hergestellt
werden;
über die Bemessung der Absetzungen für Ab-
nutzung oder Substanzverringerung bei nicht
zu einem Betriebsvermögen gehörenden Wirt-
schaftsgütern, die vor dem 21. Juni 1948 an-
geschafft oder hergestellt oder die unentgelt-
lich erworben worden sind. Hierbei kann
bestimmt werden, daß die Absetzungen für
Abnutzung oder Substanzverringerung nicht
nach den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten, sondern nach Hilfswerten (am 21. Juni
1948 maßgebender Einheitswert, Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten des Rechts-
vorgängers abzüglich der von ihm vorgenom-
menen Absetzungen, fiktive Anschaffungs-
kosten an einem noch zu bestimmenden
Stichtag) zu bemessen sind. Zur Vermeidung
von Härten kann zugelassen werden, daß an
Stelle der Absetzungen für Abnutzung, die
nachdemam21.Juni 1948maßgebendenEin-
heitswert zu bemessen sind, der Betrag ab-
gezogen wird, der für das Wirtschaftsgut in
dem Veranlagungszeitraum 1947 als Abset-
zung für Abnutzung geltend gemacht werden
konnte. Für das Land Berlin tritt in den Sät-
zen 1 bis 3 an die Stelle des 21. Juni 1948
jeweils der 1.April 1949;
über erhöhte Absetzungen bei Aufwendungen
für den Einbau von Anlagen und Einrichtungen
im Sinne des $ 40 Abs. 1 Buchstaben a bis d
sowie f und g des Zweiten Wohnungsbau-
gesetzes in der Fassung vom1. August 1961
(Bundesgesetzbl. I S. 1121), geändert durch das
Gesetz über Wohnbeihilfen vom 29. Juli 1963
(Bundesgesetzbl.I S.508),— im Saarland im
Sinne des $ 21 Abs. 1 Buchstaben a bis d so-
wie f und g des GesetzesNr. 696,Wohnungs-
baugesetz für das Saarland, in der Fassung
vom 26. September1961(Amtsblattdes Saar-
landesS.591),geändertdurchdas Gesetzüber
Wohnbeihilfen vom 29. Juli 1963 (Bundes-
gesetzbl.I S.508), — von Fahrstuhlanlagen
bei Gebäuden mit mehr als vier Geschossen
und von Heizungs- und Warmwasseranlagen
sowie für den Umbau von Fenstern und Türen
und für den Anschluß an die Kanalisation
oder die Wasserversorgung. Voraussetzung
für die Gewährungder erhöhtenAbsetzungen



ist, daß die Gebäudenicht zu einemBetriebs-
vermögen gehören, überwiegend Wohnzwek-
ken dienen und vor dem 21. Juni 1948 fertig-
gestellt worden sind. Die Voraussetzung, daß
die Gebäude vor dem 21. Juni 1948 fertig-
gestellt worden sind, entfällt bei Aufwendun-
gen für den Anschluß an die Kanalisation oder
die Wasserversorgung, wenn der Anschluß
nicht schon im Zusammenhang mit der Errich-
tung des Gebäudes möglich war. Die erhöhten
Absetzungen dürfen jährlich 10 vom Hundert
der Aufwendungen nicht übersteigen;

r) nach denen Steuerpflichtige größere Aufwen-
dungen für die Erhaltung von nicht zu einem
Betriebsvermögen gehörenden Gebäuden, die
überwiegend Wohnzwecken dienen, abwei-
chend von $ 11 Abs. 2 auf zwei bis fünf Jahre
gleichmäßig verteilen können;

s) nach denen bei einer sich abzeichnenden ge-
samtwirtschaftlichen Konjunkturabschwächung,
die eine nachhaltige Verringerung der Um-
sätze oder der Beschäftigung erwarten läßt,
insbesondere bei einem erheblichen Rückgang
der Nachfrage, zur Förderung der Investitions-
tätigkeit bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr der
Anschaffung oder Herstellung neben den nach
& 7 zu bemessenden Absetzungen für Abnut-
zung eine Sonderabschreibung vorgenommen
werden kann. Die Sonderabschreibungdarf
nur zugelassenwerden
aa) für Wirtschaftsgüter, die innerhalb eines

jeweils festzusetzenden Zeitraums, der
ein Jahr nicht übersteigen darf (Begünsti-
gungszeitraum), angeschafft oder herge-
stellt werden,

bb) für Wirtschaftsgüter, die innerhalb des
Begünstigungszeitraums bestellt und an-
gezahlt werden oder mit deren Herstel-
lung innerhalb des Begünstigungszeit-
raums begonnen wird, wenn sie innerhalb
eines weiteren Jahres, bei Schiffen inner-
halb zweier weiterer Jahre, geliefert oder
fertiggestellt werden.

Die Sonderabschreibung darf bei beweglichen
Wirtschaftsgüternbis zu 10vom Hundert und
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern bis zu
5 vom Hundert der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten zugelassen werden.
Rechtsverordnungen auf Grund dieser Ermäch-
tigung bedürfen auch der Zustimmung des
Bundestages; *)

t) über die Abzugsfähigkeit von Ausgaben bei
der Vollblutzucht außerhalb eines Land- und
forstwirtschaftlichen oder gewerblichen Be-
triebs, sofern mindestens zwei Zuchtstuten ge-
halten werden. In diesen Fällen sind die
nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben

”} $ 51 Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe s ist durch $ 26 Nr. 3 Buchstabe a des
Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirt-
schaft vom 8. Juni 1967 (Bundesgeselzbl. I S. 582) neu gefaßt wor-
den. Die Neufassung tritt nach $ 33 Abs. 2 des Gesetzes zur Förde-
rung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft am 1. Januar
1969in Kraft.

u)

v)

für Zuchtstuten und höchstens drei weitere
Vollblutpferde je Zuchtstute als Verluste bei
den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
bis zu einem Höchstbetrag von 5000 Deutsche
Mark je Pferd zu behandeln;

über Sonderabschreibungen bei abnutzbaren
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die
der Forschung und Entwicklung dienen und
vor dem 1. Januar 1971von Steuerpflichtigen,
die den Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger
Buchführung nach $ 4 Abs. 1 oder $ 5 ermit-
teln, angeschafft oder hergestellt werden.
Voraussetzung für die Inanspruchnahmeder
Sonderabschreibungen ist, daß die bewegli-
chen Wirtschaftsgüter ausschließlich und die
unbeweglichen Wirtschaftsgüter zu mehr als
66?/;svom Hundert der Forschung oder Ent-
wicklung dienen. Die Sonderabschreibungen
können auch für Ausbauten und Erweiterun-
gen an bestehenden Gebäuden zugelassen
werden, wenn die ausgebauten oder neu her-
gestellten Gebäudeteile zu mehr als 66°%/svom
Hundert der Forschungoder Entwicklungdie-
nen. Die Wirtschaftsgüter dienen der For-
schung oder Entwicklung, wenn sie verwendet
werden
aa) zur Gewinnung von neuen wissenschaft-

lichen oder technischen Erkenntnissen und
Erfahrungen allgemeiner Art (Grundla-
genforschung)oder

bb) zur Neuentwicklung von Erzeugnissen
oder Herstellungsverfahren oder

cc) zur Weiterentwicklung von Erzeugnissen
oder Herstellungsverfahren, soweit we-
sentliche Änderungen dieser Erzeugnisse
oder Verfahren entwickelt werden.

Die Sonderabschreibungenkönnen im Wiirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung
und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren
neben den Absetzungen für Abnutzung nach
$ 7 in Anspruch genommen werden, und zwar

bei beweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
bei unbeweglichenWirtschaftsgüterndes
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Bei Wirtschaftsgütern, für die von den Sonder-
abschreibungen Gebrauch gemacht wird, sind
die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 in
gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen;

über Sonderabschreibungenbei Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens, die unmittel-
bar und ausschließlich dazu dienen, Lärm oder
Erschütterungen zu verhindern, zu beseitigen
oder zu verringern, und die vor dem 1. Januar
1971 von Steuerpflichtigen, die den Gewinn
auf Grund ordnungsmäßigerBuchführungnach
$ A Abs. 1 oder $ 5 ermitteln, angeschafft
oder hergestellt werden; die Sonderabschrei-
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bungen können auch zugelassen werden, wenn
auf Grund behördlicher Anordnung ausschließ-
lich aus Gründen der Beseitigung oder Ver-
ringerung von Lärm oder Erschütterungen
bei BetriebsanlagenUmstellungenoder Ver-
änderungen vorgenommen werden. Die Son-
derabschreibungen können im Wirtschaftsjahr
der Anschaffung oder Herstellung und in den
vier folgenden Wirtschaftsjahren neben den
Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 in An-
spruch genommen werden, und zwar

bei beweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt50vomHundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt30vomHundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Buchstabeo Sätze3 bis 5 geltenentsprechend;

w) über Sonderabschreibungen bei Handelsschif-
fen, die in einem inländischen Seeschiffsre-
gister eingetragen sind und vor dem 1.Januar
1971 von Steuerpflichtigen, die den Gewinn
auf Grund ordnungsmäßiger Buchführung nach
$ 5 ermitteln, angeschafft oder hergestellt
worden sind. Im Fall der Anschaffung eines
Handelsschiffes ist weitere Voraussetzung, daß
das Schiff in ungebrauchtem Zustand vom Her-
steller erworben worden ist. Die Sonderab-
schreibungen können im Wirtschaftsjahr der
Anschaffungoder Herstellungund in den vier
folgenden Wirtschaftsjahren neben den Ab-
setzungen für Abnutzung nach $ 7 bis zu
insgesamt30 vom Hundert der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten in Anspruch genom-
men werden. Sie können bereits für Anzah-
lungen auf Anschaffungskosten und für Teil-
herstellungskosten zugelassen werden. Bei
Handelsschiffen, für die von den Sonderab-
schreibungen Gebrauch gemacht wird, sind
die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 in
gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen. Die
Sonderabschreibungen sind nur unter der Be-
dingung zuzulassen, daß die Handelsschiffe
innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren
nach ihrer Anschaffung oder Herstellung nicht
veräußert werden; für Anteile an einem Han-
delsschiff gilt dies entsprechend. Die Sätze
1 bis 6 gelten für Schiffe, die der Seefischerei
dienen, und für Luftfahrzeuge, die zur ge-
werbsmäßigen Beförderung von Personen oder
Sachen im internationalen Luftverkehr oder
zur Verwendung zu sonstigen gewerblichen
Zwecken im Ausland bestimmt sind, entspre-
chend; für Luftfahrzeuge tritt an die Stelle
der Eintragung in ein inländischesSeeschiffs-
register die Eintragung in die deutsche Luft-
fahrzeugrolle;

3. die in $ 2 Abs.5 Ziff.1, $ 3 Ziff.52, $ 3a Abs. 1
Ziff.4, 8 7 Abs.2, $ 10 Abs. 2, $ 22 Ziff. 1 Buch-
stabe a, $26a Abs. 4, $29 Abs.1 und 2, 831 Abs.2,
$ 33 Abs. 1, $ 33a Abs. 6, $ 34c Abs. 6, $ 38 Abs.2,
$ 39 Abs. 1 und 3, $ 40 Abs. 3, $ 41 Abs. 1, $ 42

Abs. 2, $ 42a Abs. 1, $ 44Abs. 6, $ 46Abs. 5, $ 50
Abs.4 und $ 50a Abs.6 vorgesehenen Rechts-
verordnungenzu erlassen.
(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen, nach
denen die Inanspruchnahme von Sonderabschrei-
bungen und erhöhten Absetzungen sowie die Be-
messung der Absetzung für Abnutzung in fallenden
Jahresbeträgen ganz oder teilweise ausgeschlossen
werden können, wenn eine Störung des gesamtwirt-
schaftlichenGleichgewichtseingetretenist oder sich
abzeichnet, die erhebliche Preissteigerungen mit sich
gebracht hat oder erwarten läßt, insbesondere, wenn
die Inlandsnachfragenach Investitionsgütern oder
Bauleistungen das Angebot wesentlich übersteigt.
Die Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen
und erhöhten Absetzungen sowie die Bemessung
der Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahres-
beträgen darf nur ausgeschlossen werden
1. für bewegliche Wirtschaftsgüter, die innerhalb

eines jeweils festzusetzenden Zeitraums, der frü-
hestens mit dem Tage beginnt, an dem die Bun-
desregierung ihren Beschluß über die Verordnung
bekanntgibt, und der ein Jahr nicht übersteigen
darf, angeschafft oder hergestellt werden. Für
beweglicheWirtschaftsgüter,die vor Beginn die-
sesZeitraumsbestelltund angezahltworden sind
oder mit deren Herstellung vor Beginn dieses
Zeitraums angefangen worden ist, darf jedoch
die Inanspruchnahme von Sonderabschreibungen
und erhöhten Absetzungen sowie die Bemessung
der Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahres-
beträgen nicht ausgeschlossen werden;

2. für bewegliche Wirtschaftsgüter und für Ge-
bäude,die in dem in Ziffer 1 bezeichnetenZeit-
raumbestelltwerden odermit derenHerstellung
in diesemZeitraum begonnenwird. Als Beginn
der Herstellunggilt bei Gebäudender Zeitpunkt,
in demder Antrag auf Baugenehmigunggestellt
wird.

Rechtsverordnungenauf Grund dieserErmächtigung
bedürfen der Zustimmung des Bundestages und des
Bundesrates. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn
der Bundesratnicht binnen drei Wochen, der Bun-
destag nicht binnen vier Wochen nach Eingang der
Vorlage der Bundesregierung die Zustimmung ver-
weigert hat. *)
(3}Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnungmit Zustimmungdes Bundesrates
Vorschriften zu erlassen, nach denen die Einkom-
mensteuer einschließlich des Steuerabzugs vom Ar-
beitslohn, des Steuerabzugs vom Kapitalertrag und
des Steuerabzugs bei beschränkt Steuerpflichtigen
1. um höchstens 10 vom Hundert herabgesetzt wer-

den kann, Der Zeitraum, für den die Herabset-
zung gilt, darf ein Jahr nicht übersteigen; er soll
sich mit dem Kalenderjahr decken. Voraussetzung
ist, daß eine Störung des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichtseingetretenist oder sich abzeich-
net, die eine nachhaltige Verringerung der Um-

*) $ 51 Abs: 2 und 3 sind nach $ 33 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1967
{Bundesgesetzbl.I S. 582) am 14.Juni 1967in Kraft getreten.



sätze oder der Beschäftigungzur Folge hatte
oder erwarten läßt, insbesondere bei einem er-
heblichen Rückgang der Nachfrage nach Investi-
tionsgütern und Bauleistungen oder Verbrauchs-
gütern;

2. um höchstens 10 vom Hundert erhöht werden
kann. Der Zeitraum, für den die Erhöhung gilt,
darf ein Jahr nicht übersteigen; er soll sich mit
dem Kalenderjahr decken. Voraussetzung ist, daß
eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleich-
gewichtseingetretenist oder sich abzeichnet,die
erhebliche Preissteigerungen mit sich gebracht
hat oder erwarten läßt, insbesondere, wenn die
Nachfrage nach Investitionsgütern und Baulei-
stungen oder Verbrauchsgütern das Angebot we-
sentlich übersteigt.

Rechtsverordnungen auf Grund dieser Ermächtigung
bedürfen der Zustimmung des Bundestages.!)

(4) Der Bundesminister der Finanzen wird ermäch-
tigt, den Wortlaut dieses Gesetzes und der zu die-
semGesetzerlassenenDurchführungsverordnungen
in der jeweils geltenden Fassung mit neuem Datum,
unter neuer Überschrift und in neuer Paragraphen-
folge bekanntzumachen und dabei Unstimmigkeiten
des Wortlauts zu beseitigen.

$&52
Schlußvorschriiten

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist,
soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes
bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 1967 anzuwenden.?) Beim Steuerabzug vom
Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß die
vorstehende Fassung erstmals auf den laufenden
Arbeitslohn anzuwenden ist, der für einen nach dem
31. Dezember 1966 endenden Lohnzahlungszeitraum
gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem
31.Dezember 1966zufließen.

(2) Die Vorschriften des $ 4 Abs.5 und 6 und
des $ 9 Abs. 1 Ziff. 4 und 5, Abs. 2 und 3 sind für
Fahrten zwischenWohnung und Betrieb, zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte oder — bei Einkünften
im Sinne des $ 2 Abs.3 Ziff.5 bis 7 — zwischen
Wohnung und Tätigkeitsstätte sowie für Familien-
heimfahrten anzuwenden, die nach dem 31.Dezem-
ber 1966angetreten werden.

(3) Bei Anwendung der Vorschrift des $ 6 Abs. 1
Ziff. 5 Buchstabe b ist die Vorschrift des $ 17 Abs. 1
Satz 4 nur zu berücksichtigen, wenn der Anteil nach
dem 31.Dezember 1964unentgeltlich erworben wor-
den ist.
(4) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern, die vor

dem1.Januar 1958angeschafftoderhergestelltwor-
den sind, ist $ 7 des Einkommensteuergesetzes 1957
(Bundesgesetzbl. I S. 1793) weiter anzuwenden. Bei
beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-

1) $ 51 Abs, 2 und 3 sind nach $ 33 Abs, 1 des Gesetzes zur Förderung
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1967
(Bundesgesetzbl.I S. 582) am 14.Juni 1967in Kraft getreten.

2) Wegen des abweichenden Inkrafitretens des $ 35 Abs. 2 Sätze 3
und 4, des $ 47 Abs. 2 hinsichtlich der Worte „und nach $ 35 Abs. 2
Sätze 3 und 4 nach Ablauf des Veranlagungszeitraums“ sowie des
$ 51 Abs. 2 und 3 wird auf die Fußnoten zu diesen Vorschriften hin-
gewiesen.
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gens, die nach dem 31.Dezember 1957und vor dem
9.März 1960angeschafftoder hergestellt worden
sind, ist $ 7 Abs.2 Satz 2 des Einkommensteuer-
gesetzes 1958 (Bundesgesetzbl. I S. 672) weiter anzu-
wenden. Satz 2 gilt entsprechendfür nach dem
8.März 1960angeschaffteoder hergestellteWirt-
schaftsgüterdesAnlagevermögens,wenn
1. die Wirtschaftsgüter vor dem 9. März 1960 be-

stellt und bis zum 31.Dezember 1961 geliefert
worden sind und vor dem 13.März 1960 für die
Wirtschaftsgüter eine Anzahlung geleistet oder
von dem Lieferanten eine schriftliche Auftragsbe-
stätigungerteilt worden ist;

2. mit der Herstellung der Wirtschaftsgüter vor dem
9.März 1960begonnenworden ist und die Wirt-
schaftsgüter bis zum 31.Dezember 1961 fertigge-
stellt worden sind.
(5) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-

lagevermögens mit einer betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer von mehr als 15 Jahren, die in
der Zeit vom1. Januar 1958bis zum 31.Dezember
1960 angeschafft oder hergestellt worden sind, darf
der bei der Absetzung für Abnutzung in fallenden
Jahresbeträgen nach einem unveränderlichen Hun-
dertsatz vom jeweiligen Buchwert (Restwert) anzu-
wendende Hundertsatz abweichend von $ 7 Abs. 2
Satz 2
1. bei Wirtschaftsgütern mit einer betriebsgewöhn-
lichen Nutzungsdauer von 16 bis 25 Jahren
höchstensdasDreifacheund

2. bei Wirtschaftsgütern mit einer betriebsgewöhn-
lichen Nutzungsdauer von mehr als 25 Jahren
höchstensdasDreieinhalbfache

des bei der Absetzung für Abnutzung in gleichen
Jahresbeträgen in Betracht kommenden Hundert-
satzes betragen; er darf jedoch im Fall der Ziffer 1
16 vom Hundert und im Fall der Ziffer 2 12 vom
Hundert nicht übersteigen.
(5a) Die Vorschrift des $ 7b Abs. 7 Satz 1 letzter

Halbsatz ist erstmals für Wirtschaftsjahre und Ka-
lenderjahre anzuwenden, die nach dem 31.Dezember
1967enden.
(6) Die Vorschrift des $ 10 Abs.1 Ziff.3 Satz 2

ist erstmals auf Beiträge an Bausparkassenanzu-
wenden,die auf Grund von nachdem8.März 1960
abgeschlossenen Verträgen geleistet werden.
(7) Beiträgezu Versicherungenauf den Erlebens-

oder Todesfall sowie zu Witwen-, Waisen-, Versor-
gungs- und Sterbekassen, die nicht die in $ 10Abs. 1
Ziff.2 Buchstabe b bezeichneten Voraussetzungen
erfüllen und nach dem 31.Dezember 1966 geleistet
werden, können als Sonderausgabenweiterhin ab-
gezogenwerden,wenn sie
1. auf Grund von vor dem 1.Januar 1959 abge-
schlossenen Versicherungsverträgen geleistet
werden oder

2. auf Grund von nach dem 31.Dezember 1958 und
vor dem1. Juli 1965abgeschlossenenVersiche-
rungsverträgen geleistet werden und die Vor-
aussetzungen des $ 10 Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe b
des Einkommensteuergesetzes1958 vorliegen
oder
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3. auf Grund von nach dem 30. Juni 1965 und vor
dem 9.Dezember 1966 abgeschlossenen Versiche-
rungsverlrägen geleistet werden und die Vor-
aussetzungen des $ 10 Abs. 1 Ziff.2 Buchstabe b
des Einkommensteuergesetzes 1965 (Bundesge-
setzbl.IS. 1901)vorliegen.
(3) Die Vorschrift des $ 10 Abs.2 ist erstmals

bei nach dem 8.Dezember 1966 abgeschlossenen
Versicherungsverträgen für einen nach dem 31.De-
zember 1966geleisteten Einmalbeitrag und bei nach
dem 8. Dezember 1966abgeschlossenen Bausparver-
trägen für nach dem31. Dezember 1966 geleistete
Beiträge an Bausparkassen anzuwenden.

(9) Für die Durchführung einer Nachversteuerung
bei Versicherungsverträgen gegen Einmalbeitrag
und bei Bausparverträgen sind anzuwenden
1. bei VersicherungsverträgengegenEinmalbeitrag,

die nach dem 31.Dezember 1958 und vor dem
9. Dezember 1966 abgeschlossen worden sind,
$ 10 Abs.2 Ziff. 1 des Einkommensteuergesetzes
1965und

2. bei Bausparverträgen,die nach dem31. Dezem-
ber 1960 und vor dem 9.Dezember 1966 abge-
schlossen worden sind, $ 10 Abs. 2 Ziff.2 des Ein-
kommensteuergesetzes 1965.
(10) Für die Durchführung einer Nachversteuerung

bei Sparverträgen mit festgelegten Sparraten im
Sinne des $ 10 Abs. 1 Ziff. 4 des Einkommensteuer-
gesetzes 1955 (Bundesgesetzbl. 1954 I S.441), die
nach dem 31.Dezember 1954und vor dem 7. Oktober
1956 abgeschlossen worden sind und bei denen die
Sparralen über drei Jahre hinaus geleistet worden
sind, sind die hierzu durch Rechtsverordnung der
Bundesregierungmit Zustimmungdes Bundesrates
erlassenen Vorschriften anzuwenden.

(11) Die Vorschrift des $ 10 Abs.4 ist nicht
‚anzuwenden, wenn die in dieser Vorschrift bezeich-
neten Beiträge an Bausparkassen und prämienbe-
günstigten Aufwendungen auf Grund von vor dem
9.Dezember 1966 abgeschlossenen Verträgen gelei-
stet werden. $ 10 Abs.4 ist jedoch anzuwenden,
wenn
1. der Steuerpflichtige einen Sonderausgabenabzug

für nach dem 31.Dezember 1966 auf Grund von
nach dem 8.Dezember 1966abgeschlossenen Ver-
trägen geleistete Beiträge an Bausparkassen be-
antragt hat oder

2. der Steuerpflichtige oder eine in $ 10 Abs.4
Satz 1 genannte Person eine Prämie nach dem
Spar-Prämiengesetz oder dem Wohnungsbau-
Prämiengesetz für nach dem 31.Dezember 1966
auf Grund von nach dem 8.Dezember 1966abge-
schlossenen Verträgen geleistete Aufwendungen
beantragthat.
(11a) Die Vorschrift des $ 12 Ziff. 3 ist hinsicht-

lich der Umsatzsteuer für den Eigenverbrauch erst-
mals auf einen Eigenverbrauch anzuwenden, der
nach dem 31.Dezember 1967getätigt wird.

(12) Auf Antrag des Steuerpflichtigen können
für die Wirtschaftsjahre 1966/67und 1967/68noch
die Vorschriften des $ 13 Abs.1 Ziff.1 und 2 des
Einkommensteuergeseizes in der Fassung vom 15.

August 1961angewandt werden. Der Antrag ist bis
zum Ablauf der Frist für die Abgabe der Einkom-
mensteuererklärung zu stellen. Die Vorschrift des
$ 13 Abs. 3 ist letztmals für den Veranlagungszeit-
raum 1972anzuwenden.
(13)Die Vorschrift des $ 17 Abs. 1 Satz 4 ist

nur anzuwenden, wenn der Veräußerer den ver-
äußerten Anteil nach dem 31.Dezember 1964erwor-
ben hat.

(14) Die Vorschriften des $ 33a Abs.1 und des
$ 41 Abs.1 Ziff. 5 des Einkommensteuergesetzes
1953(Bundesgesetzbl.I S. 1355)gelten auchweiter-
hin mit der Maßgabe, daß sie bei einem Steuerpflich-
tigen jeweils nur für das Kalenderjahr, in dem bei
ihm die Voraussetzungenfür die Gewährungeines
Freibetrags nach diesen Vorschriften eingetreten
sind, und für die beiden folgenden Kalenderjahre
anzuwenden sind. Für ein Kalenderjahr, für das
der Steuerpflichtige eine Steuerermäßigung nach
$ 33 für Aufwendungen zur Wiederbeschaffung von
HausratundKleidung beantragt,wird ein Freibetrag
nicht gewährt.

$ 52a
Schlußvorschriiten für die bisherige
Zusammenveranlagung mit Kindern

(1) Bei der Berichtigung von Steuerbescheiden,
die auf einer Zusammenveranlagung mit Kindern
beruhen, finden $ 222 Abs. 1 Ziff. 1.und 2 und $ 218
Abs. 4 der Reichsabgabenordnung mit der Maßgabe
Anwendung, daß bei der Beurteilung, ob neue Tat-
sachen oder Beweismittel vorliegen, die eine höhere
oder eine niedrigere Veranlagung rechtfertigen, die
bisher festgesetzte Steuer mit der Steuer zu ver-
gleichen ist, die sich ergeben würde, wenn die
Zusammenveranlagung nach dem bisherigen $ 27
beizubehalten wäre. Ergibt sich danach für einen
Veranlagungszeitraum, daß nur solche neuen Tat-
sachen oder Beweismittel vorliegen, die eine höhere
Veranlagung rechtfertigen, so dürfen in den Be-
richtigungssteuerbescheiden die in den bisherigen
Steuerbescheiden festgesetzten Steuerbeträge nicht
unterschritten werden.

(2) Nach dem21. Juli 1964 rechtskräftig gewor-
dene Steuerbescheide, die auf Grund einer erst-
maligen Veranlagung oder einer Berichtigungsver-
anlagung nach $ 222 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 oder $ 218
Abs. 4 der Reichsabgabenordnung ergangen sind
und auf einer Zusammenveranlagung mit Kindern
beruhen, sind zu berichtigen, wenn einer der
zusammenveranlagten Steuerpflichtigen innerhalb
einer Ausschlußfrist von drei Monaten nach der
Verkündung des Steueränderungsgesetzes 1964
(Bundesgesetzbl. I S. 885) beim Finanzamt schriftlich
oder durch Erklärung zu Protokoll beantragt, die
Anwendung des bisherigen $ 27 aufzuheben. Das
gleiche gilt für vor dem 22.Juli 1964 erlassene
Steuerbescheide, gegen die wegen der Zusammen-
veranlagung mit Kindern form- und fristgerecht
Verfassungsbeschwerdeerhoben worden ist. Son-
stige den zu berichtigendenBescheidenzugrunde
liegende tatsächliche Feststellungen und rechtliche
Beurteilungen bleiben maßgebend. Ist der Steuer-
bescheid auf Grund einer Berichtigungsveranlagung
erlassen worden, so gilt Absatz 1 entsprechend.



(3) Das Finanzamt kann Steuerbescheide, die auf
einer Zusammenveranlagung mit Kindern beruhen,
berichligen, wenn die Steuerbescheide auf Grund des
8 79 Abs. 2 des Gesetzes über das Bundesverfas-
sungsgericht vom 12.März 1951 (Bundesgesetzbl.I
S. 243), zuletzt geändert durch das Dritte Gesetz zur
Änderung des Geselzes über das Bundesverfas-
sungsgericht vom 3. August 1963 (Bundesgesetzbl.I
S. 589), nicht mehr vollstreckbar sind. Absatz 2 Satz 3
gilt entsprechend.

(4) Die Berichtigung vor dem 22. Juli 1964 rechts-
kräftig gewordener Steuerbescheide kann nicht mit
der Begründung verlangt werden, daß der bisherige
$ 27 nichtig ist.
(5) Nach dem21. Juli 1964 gezahlte oder beige-

triebene Beträge für Steuern, die in einem vor dem
22. Juli 1964 rechtskräftig gewordenen Steuerbe-
scheid auf Grund einer Zusammenveranlagung mit
Kindern festgesetzt worden sind, werden auf An-
trag erstattet, soweit sie bei Nichtanwendung des
bisherigen $ 27 nicht zu entrichten gewesen wären.
Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Der Antrag ist
innerhalb einer Ausschlußfrist von drei Monaten
nach der Verkündung des Steueränderungsgesetzes
1964bei dem Finanzamt schriftlich zu stellen oder zu
Protokoll zu erklären.

8 53
Schlußvorschriiten (Sondervorschriiten für Berlin)
(1) Bei Anwendung des $ 6a sind als Rechnungs-

zinsfuß mindestens 3!/a vom Hundert zugrunde zu
legen, wenn die Rückstellung für eine Pensions-
anwarischaft einer Person gebildet wird, die im
Wirtschaftsjahr mindestens acht Monate in einer
in Berlin (West) belegenen Betriebstätte beschäftigt
war. $6a Abs. 2 bis 4 ist insoweit nicht anzuwenden.

(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern, die zum
Anlagevermögen einer in Berlin (West) belegenen
Betriebstättegehören und mindestens drei Jahre
nach ihrer Anschaffung oder Herstellung in einer
solchen Betriebstätte verbleiben, ist $ 7 Abs. 2
Satz 2 des Einkommensteuergesetzes 1958 (Bundes-
gesetzbl.I S. 672) weiter anzuwenden.

(3) Bei Gebäuden sowie bei Zubauten, Ausbauten
und Umbauten, die in Berlin (West) errichtet wor-
densind und bei denender Antrag auf Baugenehmi-
gung nach dem31. Dezember 1964 gestellt worden
ist, sind die Vorschriften des $ 7b in der Fassung
des Einkommensteuergeseizesvom 15.August 1961
(Bundesgesetzbl. I S. 1253)mit der Maßgabe weiter
anzuwenden, daß auf Antrag im Jahr der Fertigstel-
lung und in dem darauffolgenden Jahr jeweils bis
zu 10 vom Hundert, ferner in den darauffolgenden
zehn Jahren jeweils bis zu 3 vom Hundert der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten abgesetzt wer-
den können. Nach Ablauf dieser zehn Jahre sind
als Absetzung für Abnutzung bis zur vollen Ab-
setzung jährlich 2,5 vom Hundert des Restwerts
abzuziehen; $ 7 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. An
Stelle der Vorschrift des $ 7b Abs. 1 letzter Satz des
Einkommensteuergeseizesin der Fassung vom
15.August 1961 ist die Vorschrift des $ 7b Abs.1
letzter Satz in der Fassung dieses Gesetzes anzu-
wenden.
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$ 54
Schlußvorschriiten

(Sondervorschriften für Wohngebäude,
bei denen der Antrag auf Baugenehmigung

nach dem 9. Oktober 1962
und vor dem 1. Januar 1965gestellt worden ist)
(1) Bei Eigenheimen, Eigensiedlungen und eigen-

genutzten Eigentumswohnungen, bei denen der
Antrag auf Baugenehmigungnach dem 9.Oktober
1962 und vor dem1. Januar 1965 gestellt worden
ist und die zu mehr als 66%svom Hundert Wohn-
zwecken dienen, können abweichend von $ 7 im
Jahr der Fertigstellungund in demdarauffolgenden
Jahr auf Antrag jeweils bis zu 7,5 vom Hundert
der Herstellungskosten abgesetztwerden. Ferner
können in den darauffolgenden acht Jahren an
Stelle der nach $ 7 zu bemessenden Absetzung für
Abnutzung jeweils bis zu 4 vom Hundert der Her-
stellungskosten abgesetzt werden. Nach Ablauf
dieser acht Jahre sind als Absetzung für Ab-
nutzung bis zur vollen Absetzung jährlich 2,5 vom
Hundert des Restwerts abzuziehen; $ 7 Abs.4
Satz 2 gilt entsprechend. Die Sätze 1 bis 3 sind auf
den Teil der Herstellungskosten, der 120.000
Deutsche Mark übersteigt, nicht anzuwenden.

(2) Bei Kaufeigenheimen, Trägerkleinsiedlungen
und Kaufeigentumswohnungen sind die Vorschriften
desAbsatzes1mit derMaßgabeentsprechendanzu-
wenden, daß die erhöhten Absetzungen bis zur Höhe
von 7,5 vom Hundert der Herstellungskosten vom
Bauherrn, im übrigen vom Ersterwerber in An-
spruch genommen werden können. Für den Eirst-
erwerber treten an die Stelle der Herstellungskosten
die Anschaffungskosten und an die Stelle des Jahres
der FertigstellungdasJahr desErsterwerbs.
(3) Bei Gebäuden und Eigentumswohnungen im

Sinne des Absatzes 1 kann der Bauherr innerhalb
der ersten drei Jahre nicht ausgenutzte erhöhte Ab-
setzungen bis zum Ende des vierten Jahres nach-
holen. Dabei können nachträgliche Herstellungs-
kosten vom Jahr ihrer Entstehung an bei der Be-
messungder erhöhten Absetzungenso berücksich-
tigt werden, als wären sie bereits im Jahr der Fer-
tigstellung entstanden.Im Jahr der Fertigstellung
und den beiden folgenden Jahren müssen jedoch
mindestensdie Absetzungen für Abnutzung nach
$ 7 vorgenommen werden. Die Sätze 1 bis 3 gelten
für den Ersterwerber im Sinne des Absatzes 2 mit
der Maßgabeentsprechend,daßdieserauchdie vom
Bauherrn nicht ausgenutzten erhöhten Absetzungen
nachholen kann.

(4) Für die Anwendung der Absätze I und 2 sind
zum Gebäude gehörende Garagen ohne Rücksicht
auf ihre tatsächlicheNutzung als Wohnzweckendie-
nend zu behandeln, soweit in ihnen nicht mehr als
ein Personenkraftwagenfür jede in dem Gebäude
befindliche Wohnung untergestellt werden kann.
Räume für die Unterstellung weiterer Kraftwagen
sind stets als nicht Wohnzwecken dienend zu be-
handeln.

(5) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 4 gelten
nur für Gebäudeund Eigentumswohnungen,die im
BundesgebietausschließlichBerlin (West) errichtet
wordensind.
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Auf Grund des $ 51 Abs. 2 des Einkommensteuer-
gesetzes in der Fassung vom 15. August 1961
(Bundesgesetzbl. I S.1253) wird nachstehend der
Wortlaut des Einkommensteuergesetzesunter Be-
rücksichtigung
a) des Gesetzes zur Einschränkung des $ 7b des

Einkommensteuergesetzes vom 16. Mai 1963
(Bundesgesetzbl.I S. 319),

b) des Gesetzes über Wohnbeihilfen vom 29. Juli
1963 (Bundesgesetzbl. I S. 508),

c) desGesetzeszur Förderungder Rationalisierung
im Steinkohlenbergbau vom 29. Juli 1963 (Bun-
desgesetzbl. I S. 549),

d) des Entwicklungshilfe-Steuergesetzes vom 23.De-
zember1963(Bundesgesetzbl.IS. 1013),

e) des Wertpapierbereinigungsschlußgesetzes vom
28. Januar 1964 (Bundesgesetzbl. IS. 45),

f} des Gesetzes zur Änderung des Einkommen-
steuergesetzes vom 25.März 1964 (Bundesgesetz-
blatt 1S. 217),

g) des Bundeskindergeldgesetzesvom
1964 (Bundesgesetzbl. I S. 265),

14. April

h) des Gesetzes zur Neuregelung der Absetzungen
für Abnutzung bei Gebäudenvom 16.Juni 1964
(Bundesgesetzbl. I S. 353),

j) des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen
sozialen Jahres vom 17.August 1964(Bundes-
gesetzbl.I S. 640),

k) des Steueränderungsgesetzes1964vom 16.No-
vember 1964 (Bundesgesetzbl. I S. 885),

l) des Gesetzeszur Änderung und Ergänzungdes
Einkommensteuergesetzes, des Körperschaft-
steuergesetzes und des Kapitalverkehrsteuer-
gesetzesvom 25.März 1965(Bundesgesetzbl.I
S. 147),

m) des Wohngeldgesetzes in der Fassung vom
1.April 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 177),

n) des Steueränderungsgesetzes 1965 vom 14.Mai
1965 (Bundesgesetzbl. I S. 377) und

0) des Gesetzes über die Ermittlung des Gewinns
aus Land- und Forstwirtschaft nach Durch-
schnittsätzen vom 15.September 1965 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1350)

bekanntgemacht.
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I. Steuerpflicht
$1

(1) Natürliche Personen, die im Inland einen Wohn-
sitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,
sind vorbehaltlich des Absatzes 3 unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtig. Die unbeschränkte Einkom-
mensteuerpflicht erstreckt sich auf sämtliche Ein-
künfte.

(2) Natürliche Personen, die im Inland weder
einenWohnsitz nochihren gewöhnlichenAufenthalt
haben, sind beschränkt einkommensteuerpflichtig
mit inländischen Einkünften im Sinne des 8.49.
(3) Absatz 2 gilt entsprechend für natürliche Per-

sonen, die weder einen Wohnsitz noch ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des
Grundgesetzes und in Berlin (West), aber einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in
einemzum Inland gehörendenGebiet haben,in dem
Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufent-
halt im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in
Berlin (West) als beschränkt einkommensteuerpflich-
tig behandelt werden.

I. Einkommen
1. Einkunitsarten, Einkünfte, Einkommen

82
(1) Die Einkommensteuerbemißt sich nach dem

Einkommen, das der Steuerpflichtige innerhalb eines
Kalenderjahrs bezogen hat.

(2) Einkommen ist der Gesamtbetrag der Ein-
künfte aus den in Absatz 3 bezeichneten Einkunfts-
arten nach Ausgleich mit Verlusten, die sich aus

1903

5. Abschlußzahlung

VI. Besteuerung nach dem Verbrauch .. 48

VN. Besteuerung
beschränkt Steuerpflichtiger

Beschränkt steuerpflichtigeEinkünfte ............ 49
Sondervorschriften für beschränkt Steuerpflichtige 50
Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen ..... 50a

VII. Ermächtigungs-
und Schlußvorschriften

Ermächtigung ..222.oooueeeneeneeeeneneen 51
Schlußvorschriften .......2uecceeeeeneeneenne een 52
Schlußvorschriftenfür die bisherige Zusammenver-
anlagung mit Kindern .........ceenseeeeeenen 52a
Schlußvorschriften(Sondervorschriftenfür Berlin) . 53
Schlußvorschriften (Sondervorschriften für Wohn-
gebäude, bei denen der Antrag auf Baugenehmi-
gung nach dem 9. Oktober 1962 und vor dem
1.Januar 1965 gestellt worden ist)

einzelnen Einkunftsarten ergeben, und nach Abzug
der Sonderausgaben ($$ 10 bis 10d). Bei der Ermitt-
lung des Einkommens bleiben die in $ 49 bezeichne-
ten Einkünfte, die in zum Inland gehörenden Gebie-
ten außerhalb des Geltungsbereichs des Grund-
gesetzes und von Berlin (West) bezogen worden
sind, außer Ansatz, wenn in diesen Gebieten Per-
sonen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichenAuf-
enthalt im Geltungsbereichdes Grundgesetzesoder
in Berlin (West) haben, als beschränkt einkommen-
steuerpflichtig behandelt werden.

(3) Der Einkommensteuer unterliegen nur
. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
. Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
. Einkünfte aus selbständiger Arbeit,
. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,
. Einkünfte aus Kapitalvermögen,
. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,
7. sonstige Einkünfte im Sinne des $ 22.
Zu welcher Einkunftsart die Einkünfte im einzelnen
Fall gehören, bestimmt sich nach $$ 13 bis 24.
(4) Einkünfte im Sinne desAbsatzes3 sind

1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb
und selbständiger Arbeit der Gewinn (8$Abis 7e),

2. bei den anderen Einkunftsarten der Überschuß
der Einnahmen über die Werbungskosten ($$ 8,
9 und 9a).
(5) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-

treibenden ist der Gewinn nach demWirtschaftsjahr
zu ermitteln. Wirtschaftsjahr ist
1. bei Land- und Forstwirten der Zeitraum vom

1. Juli bis zum 30. Juni. Durch Rechtsverordnung
kann für einzelne Gruppen von Land- und Forst-

ooPorn-



wirten ein anderer Zeitraum bestimmt werden,
wenn das aus wirtschaftlichen Gründen erforder-
lich ist;

register eingetragen ist, der Zeitraum, für den sie
regelmäßig Abschlüsse machen. Die Umstellung
des Wirtschaftsjahrs auf einen vom Kalender-
jahr abweichenden Zeitraum ist steuerlich nur
wirksam, wenn sie im Einvernehmen mit dem
Finanzamt vorgenommen wird;

jahr. Sind sie gleichzeitig buchführende Land- und
Forstwirte, so können sie mit Zustimmung des
Finanzamts den nach Ziffer 1 maßgebenden Zeit-
raum als Wirtschaftsjahr für den Gewerbebetrieb
bestimmen, wenn sie für den Gewerbebetrieb
Bücher führen und für diesen Zeitraum regel-
mäßig Abschlüsse machen.
(6) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-

1. Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn des
Wirtschaftsjahrs auf das Kalenderjahr, in dem
das Wirtschaftsjahr beginnt, und auf das Kalen-
derjahr, in dem das Wirtschaftsjahr endet, ent-
sprechend dem zeitlichen Anteil aufzuteilen. Bei
der Aufteilung sind Veräußerungsgewinne im
Sinne des $ 14 auszuscheiden und dem Gewinn
des Kalenderjahrs. hinzuzurechnen, in dem sie
entstanden sind;

schaftsjahrs als in dem Kalenderjahr bezogen,
in dem das Wirtschaftsjahr endet.

2. Steuerfreie Einnahmen
83

Steuerfrei sind
Leistungen aus einer Krankenversicherungund
aus der gesetzlichen Unfallversicherung sowie
Sachleistungen aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung der Arbeiter und der Angestellten und
aus der Knappschaftsversicherung;
das Arbeitslosengeld, das Kurzarbeitergeld, das
Schlechtwettergeld und die Stillegungsvergütung
aus der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung
sowie die Unterstützung aus der gesetzlichen
Arbeitslosenhilfe;

. Kapitalabfindungenauf Grund der gesetzlichen
Rentenversicherung der Arbeiter und der Ange-
stellten, aus der Knappschaftsversicherung und
auf Grund der Beamten-(Pensions-)Gesetze;
bei Angehörigen der Bundeswehr, des Bundes-
grenzschutzes, der Bereitschaftspolizei der Län-
der und der Vollzugspolizei der Länder und
Gemeinden und bei Vollzugsbeamten der Kri-
minalpolizei des Bundes, der Länder und Ge-
meinden
a) der Geldwert der ihnen aus Dienstbeständen

überlassenen Dienstkleidung,

b) Einkleidungsbeihilfen und Abnutzungsent-
schädigungen für die Dienstkleidung der zum
Tragen oderBereithaltenvon Dienstkleidung
Verpflichteten und für dienstlich notwendige
Kleidungsstücke der Vollzugsbeamten der
Kriminalpolizei,

c) Verpflegungs- und Beköstigungszuschüsse
und der Geldwert der im Einsatz unentgeltlich
abgegebenen Verpflegung,

d) der Geldwert der freien ärztlichen Behand-
lung, der freien Krankenhauspflege, des freien
Gebrauchs von Kur- und Heilmitteln und der
freien ärztlichen Behandlung erkrankter Ehe-
frauen und unterhaltsberechtigter Kinder;

die Geld- und Sachbezügesowie die Heilfür-
sorge, die Soldaten auf Grund des $ 1 Abs.1
Satz 1 des Wehrsoldgesetzes und Ersatzdienst-
leistende auf Grund des $ 20 des Gesetzes
über den zivilen Ersatzdienst erhalten;
Bezüge, die auf Grund gesetzlicher Vorschrif-
ten aus Öffentlichen Mitteln versorgungshalber
an Wehrdienstbeschädigte - und Ersatzdienst-
beschädigte oder ihre Hinterbliebenen, Kriegs-
beschädigte, Kriegshinterbliebene und ihnen
gleichgestellte Personen gezahlt werden, soweit
es sich nicht um Bezüge handelt, die auf Grund
der Dienstzeit gewährt werden;
Ausgleichsleistungen nach dem Gesetz über den
Lastenausgleich (Lastenausgleichsgesetz — LAG)
vom 14.August 1952 (Bundesgesetzbl.I S.446)
in der Fassung der dazu ergangenen Änderungs-
gesetze und Härtebeihilfen auf Grund der $$ 68
bis 84 des Gesetzes zur allgemeinen Regelung
durch den Krieg und den Zusammenbruch des
Deutschen Reiches entstandener Schäden (All-
gemeines Kriegsfolgengesetz) vom 5. November
1957(Bundesgesetzbl.I S. 1747);
Geldrenten, Kapitalentschädigungen und Lei-
stungen im Heilverfahren, die auf Grund ge-
setzlicher Vorschriften zur Wiedergutmachung
nationalsozialistischen Unrechts gewährt wer-
den. Die Steuerpflicht von Bezügen aus einem
aus Wiedergutmachungsgründen neu begrün-
deten oder wieder begründeten Dienstverhält-
nis sowie von Bezügen aus einem früheren
Dienstverhältnis, die aus Wiedergutmachungs-
gründen neu gewährt oder wieder gewährt
werden, bleibt unberührt;

aus einem
Dienstverhältnis auf Grund der $$ 7 und 8 des
Kündigungsschutzgesetzesoder des $ 74 des
Betriebsverfassungsgesetzes. Das gleiche gilt für
Abfindungen wegen Entlassung aus einem
Dienstverhältnis, die in einem Vergleich sowie
in einem Interessenausgleich, einer Einigung
oder einem Einigungsvorschlag ($$ 72, 73 des
Betriebsverfassungsgesetzes) festgelegt worden
sind, wenn die Abfindung unter Berücksichtigung
der bezeichneten Vorschriften dem Grunde nach
berechtigt ist und 12 Monatsverdienste nicht
übersteigt;
Übergangsgelder und Übergangsbeihilfen auf
Grund gesetzlicher Vorschriften wegen Ent-
lassungaus einemDienstverhältnis;



Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder aus Mit-
teln einer öffentlichen Stiftung, die wegen
Hilfsbedürftigkeit oder als Beihilfe zu dem
Zweck bewilligt werden, die Erziehung oder
Ausbildung, die Wissenschaft oder Kunst un-
mittelbar zu fördern. Darunter fallen nicht Kin-
derzuschläge und Kinderbeihilfen, die auf Grund
der Besoldungsgesetze,besondererTarife oder
ähnlicher Vorschriften gewährt werden;

zahlte Bezüge, die in einem Bundesgesetz oder
Landesgesetz oder einer auf bundesgesetzlicher
oder landesgesetzlicher Ermächtigung beruhen-
den Bestimmung oder von der Bundesregierung
oder einer Landesregierung als Aufwandsent-
schädigung festgesetzt sind und als Aufwands-
entschädigung im Haushaltsplan ausgewiesen
werden. Das gleiche gilt für andere Bezüge, die
als Aufwandsentschädigung aus öffentlichen
Kassen an öffentliche Dienste leistende Personen
gezahlt werden, soweit nicht festgestellt wird,
daß sie für Verdienstausfall oder Zeitverlust
gewährt werden oder den Aufwand, der dem
Empfänger erwächst, offenbar übersteigen;
die aus öffentlichen Kassen gezahlten Reise-
kostenvergütungen und Umzugskostenvergü-
tungen;
Vorzugsrenten auf Grund des Gesetzes über die
Ablösung öffentlicher Anleihen;
Heiratsbeihilfen und Geburtsbeihilfen, die an
Arbeitnehmer von dem Arbeitgeber gezahlt
werden. Übersteigt die Heiratsbeihilfe den Be-
trag von 700 Deutsche Mark, die Geburtsbeihilfe
den Betrag von 500 Deutsche Mark, so ist der
übersteigende Betrag steuerpflichtig;
die Beträge, die den im privaten Dienst ange-
stellten Personen für Reisekosten und für dienst-
lich veranlaßte Umzugskosten gezahlt werden,
soweit sie die durch die Reise oder den Umzug
entstandenen Mehraufwendungen nicht über-
steigen;
ein Betrag von 100 Deutsche Mark der Bezüge,
die dem Arbeitnehmer aus einem Dienstverhält-
nis — bei mehreren Dienstverhältnissen aus
dem ersten Dienstverhältnis — im Monat De-
zember zufließen (Weihnachts-Freibetrag). Der
Weihnachts-Freibetrag ist bei einer Veranlagung
zur Einkommensteuer und beim Lohnsteuer-
Jahresausgleich zu berücksichtigen;
das Aufgeld für ein an die Bank für Vertriebene
und Geschädigte (Lastenausgleichsbank) zugun-
sten des Ausgleichsfonds ($ 5 des Lastenaus-
gleichsgesetzes) gegebenes Darlehen, wenn das
Darlehen nach $ 7f des Gesetzes in der Fas-
sung vom 15.September 1953 (Bundesgesetzbl. I
S. 1355)im Jahr der Hingabe als Betriebsausgabe
abzugsfähig war;
Entschädigungen auf Grund des Gesetzes über
die Entschädigung ehemaliger deutscherKriegs-
gefangener;
die aus Öffentlichen Mitteln des Bundespräsi-
denten aus sittlichen oder sozialen Gründen
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gewährten Zuwendungen an besonders ver-
diente Personen oder ihre Hinterbliebenen;
Zinsen aus Schuldbuchforderungenim Sinne des
$ 35 Abs. 1 des Allgemeinen Kriegsfolgengeset-
zes vom 5.November 1957 (Bundesgesetzbl.I
S.1747);
der Ehrensold, der auf Grund des Gesetzes über
Titel, Orden und Ehrenzeichen vom 26. Juli 1957
(Bundesgesetzbl.I S. 844)gewährtwird;
die Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz
in der Fassung vom 25. Juli 1960 (Bundesgesetz-
blatt IS. 578);
Leistungen, die auf Grund des Bundeskinder-
geldgesetzesoder nachträglich auf Grund der
durch das Bundeskindergeldgesetz aufgehobenen
Kindergeldgesetize gewährt werden;

Einkünfte, soweit sie jährlich 2000 Deutsche
Mark nicht übersteigen, aus der Verpachtung
eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs,
Betriebsteils oder Grundstücks oder aus einer
bei der Veräußerung derartiger Vermögens-
gegenstände vorbehaltenen Versorgung mit
Wohnung und Unterhalt (z.B. Altenteil) nach
Maßgabe der $$ 48, 42 und 35 des Bundesver-
triebenengesetzes;

Dividenden und Zinsen aus den von dem
Internationalen Währungsfonds ausgegebenen
Schuldverschreibungen und Wertpapieren nach
dem Gesetz über den Beitritt der Bundesrepu-
blik Deutschland zu dem nach der Bekannt-
machung vom 26. August 1952 (Bundesgesetz-
blatt II S.728)am 14.August 1952in Kraft ge-
tretenen Abkommen über den Internationalen
Währungsfonds vom 28. Juli 1952 in dem aus
Artikel IX Abschnitt 9 des Abkommens über den
Internationalen Währungsfonds ersichtlichen
Umfang (Bundesgesetzbl. II S. 637, 638);

Dividenden und Zinsen aus den von der Inter-
nationalen Bank für Wiederaufbau und Entwick-
lung ausgegebenen oder garantierten Schuld-
verschreibungen und Wertpapieren nach dem
Gesetz vom 28.Juli 1952über den Beitritt der
Bundesrepublik Deutschland zu dem nach der
Bekanntmachung vom 26. August 1952 (Bundes-
gesetzbl.II S.728) am 14.August 1952in Kraft
getretenen Abkommen über die Internationale
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in dem
aus Artikel VII Abschnitt 9 des bezeichneten
Abkommens _ ersichtlichen Umfang (Bundesge-
setzbl.1952II S. 637,664);
Dividenden und Zinsen aus den von der Inter-
nationalen Finanz-Corporation ausgegebenen
oder garantierten Schuldverschreibungenund
Wertpapieren nach dem Gesetz vom 12.Juli 1956
betreffend das am 20. Juli 1956in Kraft getretene
Abkommen über die Internationale Finanz-Cor-
poration und betreffend Gouverneure und Direk-
toren in der Internationalen Bank für Wieder-
aufbau und Entwicklung, in der Internationalen
Finanz-Corporation und im Internationalen
Währungsfonds in dem aus Artikel VI Ab-



schnitt 9 des bezeichneten Abkommens ersicht-
lichen Umfang (Bundesgesetzbl. 1956 II S. 747,
749, 901);
das Gehalt und die Bezüge, die die diploma-
tischen Vertreter fremder Mächte, die ihnen
zugewiesenen Beamten und die in ihren Dien-
sten stehenden Personen erhalten, soweit sie
nicht die deutsche Staatsangehörigkeit be-
sitzen, sowie das Gehalt und die Bezüge der
Berufskonsuln, der Konsulatsangehörigen und
deren Personal, soweit sie Angehörige des
Entsendestaates sind und in der Bundesrepu-
blik Deutschland einschließlich Berlin (West)
außerhalb ihres Amtes oder Dienstes keinen
Beruf, kein Gewerbe und keine andere gewinn-
bringende Tätigkeit ausüben;
das Gehalt und die Bezüge,die von der OECD
an ihre Bediensteten gezahlt werden nach Maß-
gabe des Artikels 19 des Übereinkommens vom
14.Dezember 1960 über die Organisation für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) (Gesetz vom 16.August 1961 -
Bundesgesetzbl. II S. 1150, 1663);
das Gehalt und die Bezüge, die von dem In-
ternationalen Währungsfonds und der Inter-
nationalen Bank für Wiederaufbau und Ent-
wicklung an ihre Direktoren, Stellvertreter,
Beamten oder Angestellten gezahlt werden,
wenn diese Personen nicht die deutsche Staats-
angehörigkeit besitzen (Gesetz über den Beitritt
der Bundesrepublik Deutschland zu den in
Ziffern 26 und 27 bezeichneten Abkommen);
das Gehalt und die Bezüge, die von einer Son-
derorganisation der Vereinten Nationen an ihre
Beamten gezahlt werden, ohne Rücksicht auf die
Staatsangehörigkeit dieser Personen, wenn die
Bundesrepublik Mitgliedstaat der Sonderorgani-
sation ist und Steuerbefreiungnach Artikel VI
des Abkommens über die Vorrechte und Befrei-
ungen der Sonderorganisationen der Vereinten
Nationen vom 21.November 1947 zu gewähren
ist (Gesetz vom 22. Juni 1954 über den Beitritt
der Bundesrepublik Deutschland zum Abkommen
über die Vorrechte und Befreiungen der Sonder-
organisationen der Vereinten Nationen vom
21.November 1947 und über die Gewährung
von Vorrechten und Befreiungen an andere
zwischenstaatliche Organisationen — Bundes-
gesetzbl. 1954 II S. 639);
das Gehalt und die Bezüge, die von dem Europa-
rat an bestimmte Beamte gezahlt werden (Gesetz
vom 30. April 1954über den Beitritt der Bundes-
republik Deutschland zum Allgemeinen Abkom-
men vom 2. September 1949 über die Vorrechte
und Befreiungen des Europarates und zu dem
Zusatzprotokoll vom 6. November 1952 zu
diesem Abkommen — Bundesgesetzbl.1954 II
S.493);
das Gehalt und die Bezüge, die an die Mitglie-
der der Hohen Behörde und die Beamten der
EuropäischenGemeinschaftfür Kohle und Stahl
gezahlt werden, ohne daß es auf die Staats-
angehörigkeit dieser Personen ankommt (Ge-
setz betreffend den nach der Bekanntmachung

vom 14.Oktober 1952 Bundesgesetzbl. II
S.978 — am 23. Juli 1952 in Kraft ‚getretenen
Vertrag vom 18.April 1951 über die Gründung
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl vom 29.April 1952 in Verbindung mit
Kapitel V Artikel 11 des Protokolls über die
Vorrechte und Immunitäten der Gemeinschaft
— Bundesgesetzbl. II S. 445, 479). Steuerfrei sind
außerdem nach dem bezeichneten Vertrag in
Verbindung mit den Artikeln 3 und 16 des Pro-
tokolls über die Satzung des Gerichtshofs das
Gehalt und die Bezüge, die der Gerichtshof an
seine Richter und bestimmte seiner Bediensteten
zahlt (Bundesgesetzbl. 1952 II S. 482);
das Gehalt und die Bezüge des Leiters der
Israelischen Mission und ihrer ständigen Be-
amten israelischer Staatsangehörigkeit,soweit
das Gehalt und die Bezüge für ihre Tätigkeit
als Mitglieder der Israelischen Mission gezahlt
werden (Gesetz vom 20.März 1953 betreffend
das nach der Bekanntmachung vom 30. April
1953— Bundesgesetzbl. II S. 128— am 27.März
1953in Kraft getretene Abkommen vom 10.Sep-
tember 1952 zwischen der Bundesrepublik
Deutschlandund dem Staat Israel — Bundes-
gesetzbl. 1953 II S. 35);
das Gehalt und die Bezügeder Mitglieder einer
Truppe und eines zivilen Gefolges nach Maß-
gabe des Artikels X des Abkommens vom
19.Juni 1951 zwischen den Parteien des Nord-
atlantikvertrags über die Rechtsstellung ihrer
Truppen — NATO-Truppenstatut — sowie das
Gehalt und die Bezüge der Angestellten be-
stimmter Unternehmen und der technischen Fach-
kräfte, die wie Mitglieder eines zivilen Gefolges
angesehen und behandelt werden, nach Maßgabe
der Artikel 71bis 73des Zusatzabkommensvom
3.August 1959 zu dem NATO-Truppenstatut
(Gesetz vom 18.August 1961— Bundesgesetz-
blatt II S. 1183,1963II S.745);
das Gehalt und die Bezüge, die von der Inter-
nationalen Finanz-Corporation an ihre Direk-
toren, Stellvertreter, Beamten oder Angestellten
gezahlt werden, wenn diese Personen nicht die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen (Gesetz
betreffend das in Ziffer 28 bezeichnete Ab-
kommen);
das Gehalt und die Bezüge, die von der Inter-
nationalen Zivilluftfahrt-Organisation an ihre
Beamten gezahlt werden, nach Maßgabe des in
Ziffer 32bezeichnetenAbkommens (Gesetzvom
7.April 1956über den Beitritt der Bundesrepu-
blik Deutschland zu dem am 8.Juni 1956 in
Kraft getretenenAbkommen vom 7.Dezember
1944 über die Internationale Zivilluftfahrt und
die Annahme der Vereinbarung vom 7.Dezem-
ber 1944 über den Durchflug im Internationalen
Fluglinienverkehr in Verbindung mit Teil UI
Kapitel XI Artikel 60 des Abkommens über die
Internationale Zivilluftfahrt — Bundesgesetzbl.
1956II S.411,412,934);
nach Maßgabe des Artikels VIII des Abkom-
mens vom 30. Juni 1955 zwischen der Bundes-
republik Deutschland und den Vereinigten Staa-



ten von Amerika über gegenseitige Verteidi-
gungshilfe das Gehalt und die Bezüge, die das
Personal der Regierung der Vereinigten Staaten
von Amerika erhält (Gesetz vom 21.Dezember
1955 über das am 27.Dezember 1955 in Kraft
getretene Abkommen vom 30. Juni 1955— Bun-
desgesetzbl. 1955 II S. 1049, 1956 II S. 377);

schaft gezahlten Gehälter, Löhne und Bezüge
der vom Rat bestimmten Beamten und son-
stigen Bediensteten der Gemeinschaft, der
Mitglieder der Kommission sowie der Richter,
Generalanwälte, des Kanzlers und der Hilfs-
berichterstatter des Gerichtshofs nach Maß-
gabe der Artikel 12, 15, 19 und 20 des Proto-
kolls über die Vorrechte und Befreiungen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom
17.April 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 1182);
die Befreiung gilt auch für die Mitglieder der
Organe der Europäischen Investititionsbank,
ihr Personal und für die Vertreter der Mit-
gliedstaaten, die an ihren Arbeiten teilneh-
men (Artikel 21 des bezeichneten Protokolls),

b) die von der Europäischen Atomgemeinschaft
gezahlten Gehälter, Löhne und Bezüge der
vom Rat bestimmten Beamten und sonstigen
Bediensteten der Gemeinschaft, der Mitglie-
der der Kommission sowie der Richter, Gene-
ralanwälte, des Kanzlers und der Hilfsbericht-
erstatter des Gerichtshofs nach Maßgabe der
Artikel 12, 15, 19 und 20 des Protokolls über
die Vorrechte und Befreiungen der Euro-
päischen Atomgemeinschaft vom 17.April
1957 (Bundesgesctzbl. II S. 1212),

(Gesetzzu den Verträgen vom 25.März 1957zur
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft und der Europäischen Atomgemeinschaft
vom 27.Juli 1957— Bundesgesetzbl.II S.753,
1678);
die Einkünfte der Steuerpflichtigen insoweit, als
ihnen ein Anspruch auf Befreiung nach den
Doppelbesteuerungsabkommen zusteht ($ 9 des
Steueranpassungsgesetzes);
die Zuwendungen, die auf Grund des Fulbright-
Abkommens gezahlt werden;
der Ehrensold für Künstler sowie Zuwendungen
aus Mitteln der Deutschen Künstlerhilfe, wenn
es sich um Bezüge aus öffentlichen Mitteln han-
delt, die wegen der Bedürftigkeit des Künstlers
gezahlt werden;
Stipendien, die unmittelbar aus öffentlichen
Mitteln oder von zwischenstaatlichen oder über-
staatlichen Einrichtungen, denen die Bundes-
republik Deutschland als Mitglied angehört, zur
Förderung der Forschung oder zur Förderung
der wissenschaftlichen oder künstlerischen Aus-
bildung oder Fortbildung gewährt werden. Das
gleichegilt für Stipendien,die zu den in Satz 1
bezeichneten Zwecken von einer Einrichtung,
die von einer Körperschaft des öffentlichen
Rechts errichtet ist oder verwaltet wird, oder
von einer Körperschaft, Personenvereinigung
oder Vermögensmasse im Sinne des 8 A Abs. 1
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Ziff. 6 des Körperschaftsteuergesetzes gegeben
werden. Voraussetzung für die Steuerfreiheit
ist, daß
a) die Stipendien einen für die Erfüllung der

Forschungsaufgabe oder für die Bestreitung
des Lebensunterhaltsund die Deckung des
Ausbildungsbedarfs erforderlichen Betrag
nicht übersteigen und nach den von dem Ge-
ber erlassenen Richtlinien vergeben werden,

b) der Empfänger im Zusammenhangmit dem
Stipendium nicht zu einer bestimmten wis-
senschaftlichen oder künstlerischen Gegen-
leistung oder zu einer Arbeitnehmertätigkeit
verpflichtet ist,

c) bei Stipendien zur Förderung der wissen-
schaftlichen oder künstlerischen Fortbildung
im Zeitpunkt der erstmaligen Gewährung
eines solchen Stipendiums der Abschluß der
Berufsausbildung des Empfängers nicht län-
ger als zehn Jahre zurückliegt;

Zinsen aus festverzinslichen Schuldverschrei-
bungen, die zur Erfüllung der Entschädigungs-
ansprüche für Altsparanlagen im Sinne des Alt-
sparergesetzes ausgegeben worden sind;
Bergmannsprämien nach dem Gesetz über Berg-
mannsprämien;
Beträge, die nach Teil I des deutsch-schweize-
rischen Abkommens vom 16.Juli 1956 gezahlt
werden (Artikel 2 des Gesetzes vom 4. April
1957 zu dem am 16.Juli 1956 in Bonn unter-
zeichneten Abkommen zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der Schweizerischen
Eidgenossenschaft über die Liquidation des frü-
heren deutsch-schweizerischen Verrechnungs-
verkehrs — Bundesgesetzbl.1957II S.66);
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz,
soweit sie nicht nach dessen $ 15 Abs. 1 Satz 2
steuerpflichtig sind;
laufende Zuwendungen eines früheren alliierten
Besatzungssoldaten an seine im Geltungsbereich
des Grundgesetzes ansässige Ehefrau, soweit
sie auf diese Zuwendungen angewiesen ist;
die Beträge, die der Arbeitnehmer vom Arbeit-
geber erhält, um sie für ihn auszugeben (durch-
laufende Gelder), und die Beträge, durch die
Auslagen des Arbeitnehmers für den Arbeit-
geber ersetzt werden (Auslagenersatz);
Trinkgelder, die dem Arbeitnehmer von Dritten
gezahlt werden, ohne daß ein Rechtsanspruch
darauf besteht, soweit sie 600 Deutsche Mark
im Kalenderjahr nicht übersteigen;
besondere Zuwendungen des Arbeitgebers an
den Arbeitnehmer nach näherer Maßgabe einer
Rechtsverordnung, soweit es aus sozialen Grün-
den oder zur Vereinfachung des Besteuerungs-
verfahrens geboten erscheint, die Zuwendungen
ganz oder teilweise steuerfrei zu belassen;
Zinsen aus Pfandbriefen und Kommunalobliga-
tionen, die von der Landesbank und Girozentrale
Saar vor dem 6. Juli 1959 ausgegeben worden
sind. $ 3a Abs. 2 gilt entsprechend;



Zinsen aus Entschädigungsansprüchen für
deutsche Auslandsbonds im Sinne der $$ 52 bis
54 des Bereinigungsgesetzes für deutsche Aus-
landsbonds vom 25.August 1952 (Bundesgesetz-
blatt I S. 553), soweit sich die Entschädigungs-
ansprüche gegen den Bund oder die Länder
richten. Das gleiche gilt für die Zinsen aus
Schuldverschreibungen und Schuldbuchforderun-
gen, die nach den 88 9, 10 und 14 des Gesetzes
zur näheren Regelung der Entschädigungs-
ansprüche für Auslandsbonds vom 10.März 1960
{Bundesgesetzbl.I S.177) vom Bund oder von
den Ländern für Entschädigungsansprüche erteilt
oder eingetragen werden;
das Gehalt und die sonstigen Bezüge, die von
dem Rat für die Zusammenarbeit auf dem Ge-
biet des Zollwesens an seine Beamten gezahlt
werden (Artikel VI Abschnitt 17der Anlage zu
demAbkommenüber die Gründung einesRates
für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Zollwesens — Bundesgesetzbl. 1952 I S.1, 19);
Dividenden und Zinsen aus den von der Inter-
nationalen Entwicklungs-Organisation ausgege-
benen oder garantierten Schuldverschreibungen
und Wertpapieren nach Artikel VIII Abschnitt 9
des Abkommens vom 26. Januar 1960 über die
InternationaleEntwicklungs-Organisationin dem
in dieser BestimmungvorgeschriebenenUmfang
(Bundesgesetzbl.II S. 2137,2138,2363);
das Gehalt und die sonstigen Bezüge, die von
der Internationalen Entwicklungs-Organisation
an ihre Direktoren, Stellvertreter und Bedienste-
ten gezahlt werden, wenn diese Personen nicht
die deutscheStaatsangehörigkeitbesitzen,nach
Artikel VIII Abschnitt 9 des in Ziffer 56 bezeich-
neten Abkommens;
Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz in der
Fassung vom 1. April 1965 (Bundesgesetzbl.I
S. 177);
Entschädigungen aus Mitteln des Ausgleichs-
fonds nach dem Dritten Abschnitt des Wert-
papierbereinigungsschlußgesetzes vom 28. Ja-
nuar 1964 (Bundesgesetzbl. I S.45), soweit sie
für Zinsen geleistet werden, die nach Ziffer 45
und $ 3a steuerfrei sind.

8 3a
SteuerbeireiungbestimmterZinsen

oder in Berlin (West) ausgegebenen Pfandbriefen
und Kommunalschuldverschreibungen, wenn die
Erlöse aus diesen Wertpapieren mindestens zu
90 vom Hundert zur Finanzierung des sozialen
Wohnungsbaues und der durch ihn bedingten
Kosten der Aufschließungsmaßnahmen und Ge-
meinschaftseinrichtungen bestimmt sind;

a) festverzinslichen Schuldverschreibungen des
Bundes und aus Schatzanweisungen des Bun-
des mit einer Laufzeit von mindestens drei
Jahren,

b) festverzinslichen Schuldverschreibungender
Länder und aus Schatzanweisungender Län-
der mit einer Laufzeit von mindestens drei
Jahren, wenn der Ausschuß für Kapitalverkehr
($ 6 des Gesetzes über den Kapitalverkehr
vom 2. September 1949— WiGBl. S. 305) fest-
gestellt hat, daß die vorgesehenen Ausgabe-
bedingungen das Kurs- und Zinsgefüge am
Kapitalmarkt nicht stören;

(West) vor dem 27. Juni 1952 — im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder in Berlin (West)
ausgegebenen festverzinslihen Wertpapieren
(ausgenommen Namenschuldverschreibungen) und
aus festverzinslichenWertpapieren, die in der
Zeit nach dem 31.März 1952 — in Berlin (West)
nach dem 26. Juni 1952— bis zum 17.Dezember
1952im Geltungsbereichdes Grundgesetzesoder
in Berlin (West) ausgegeben und nach dem
Gesetz über den Kapitalverkehr vom 2. Septem-
ber 1949 (WiGBl. S. 305) genehmigt worden sind.
Die Steuerfreiheit bezieht sich auch auf Zinsen
aus vor dem 21. Juni 1948— in Berlin (West) vor
dem 25. Juni 1948 — außerhalb des Geltungs-
bereichs des Grundgesetzes und von Berlin (West)
ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren
a) von Geldinstituten, die nach $ 3 der 35. Durch-

führungsverordnung zum Umstellungsgesetz
(Offentlicher Anzeiger Nr. 83 vom 13.Septem-
ber 1949) bis zum 17.Dezember 1952 als ver-
lagert anerkannt worden sind oder vor dem
21.Juni 1948ihrenSitzin denGeltungsbereich
des Grundgesetzes oder vor dem 25. Juni 1948
nach Berlin (West) verlegt haben,

b) von anderen Unternehmen, die ihren Sitz in
den Geltungsbereich des Grundgesetzes oder
nach Berlin (West) verlegt haben und auf
deren Emissionen $ 1 des Gesetzes zur Berei-
nigung des Wertpapierwesens (Wertpapier-
bereinigungsgesetz) vom 19.August 1949 (Wi-
GBl. S.295) — in Berlin (West) $ 1 des Ge-
setzes zur Bereinigung des Wertpapierwesens
(Wertpapierbereinigungsgesetz) vom 26. Sep-
tember1949{Verordnungsblattfür Groß-Berlin
Teil IS. 346)— anzuwenden ist.

Die Steuerfreiheitgilt nicht für Zinsen aus Indu-
strieobligationen, die nach dem 20. Juni 1948— im
Saarland nach dem 19.November 1947 und in
Berlin (West) nach dem 24. Juni 1948 — aus-
gegeben worden sind und nicht für Zinsen aus
Wandelanleihen und Gewinnobligationen. Sie gilt
jedoch für Zinsen aus vor dem 1.Januar 1952
ausgegebenen Industrieobligationen (ausgenom-
men Wandelanleihen und Gewinnobligationen),
soweit und nachdem der Zinssatz auf 5,5 vom
Hundert ermäßigt worden ist;

(West) nach dem 26. Juni 1952 — im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder in Berlin (West)
ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren,
wenn der Verwendungszweck desErlöses nach
Anhörung des Ausschusses für Kapitalverkehr
(8 6 des Gesetzes über den Kapitalverkehr vom
2. September 1949— WiGBI. S. 305) durch Rechts-
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verordnung als besonders förderungswürdig an-
erkannt worden ist. Eine Anerkennung darf nur
erfolgen, wenn eine Ausgabe für den vorgesehe-
nen Verwendungszweck zu den üblichen Bedin-
gungen am Kapitalmarkt nicht möglich ist und
wenn der Kapitalverkehrsausschuß festgestellt
hat, daß durch die Ausgabe das Kurs- und Zins-
gefüge am Kapitalmarkt nicht gestört wird.
(2) Eine Anleihe gilt im Sinne des Absatzes 1 als

ausgegeben, wenn mindestens ein Wertpapier der
Anleihe veräußert worden ist.

(3) Die Steuerfreiheit der Zinsen aus den in
Absatz 1 bezeichneten Anleihen wird durch eine
Änderung des Ausgabekurses der Anleihe nicht be-
rührt, wenn der Bundesminister für Wirtschaft im
Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finan-
zen die Änderung genehmigt hat.

(4) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff. 1,2 und 4
gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinne des Ab-
satzes 1 Ziff.1, 2 und 4, die vor dem 1. Januar 1955
ausgegeben worden sind.

$ 3b
Steuerbefreiung bestimmter Gewinnanteile

Steuerfrei sind die vor dem 1. Januar 1962 fällig
gewordenen Gewinnanteile und sonstigen Bezüge
aus Anteilen an Wohnungsunternehmen, solange
diese nach dem Gesetz über die Gemeinnützigkeit
im Wohnungswesen vom 29. Februar 1940 (Reichs-
gesetzbl. I S. 438) und den dieses Gesetz ergänzen-
den Vorschriften als gemeinnützig anerkannt sind.

$ 3c
Anteilige Abzüge

Soweit Ausgaben mit steuerfreien Einnahmen
in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang
stehen, dürfen sie nicht als Betriebsausgaben oder
Werbungskostenabgezogenwerden.

3. Gewinn

$ 4
Gewinnbegriff im allgemeinen

(1) Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen
dem Betriebsvermögen am Schluß des Wirtschafts-
jahrs und dem Betriebsvermögen am Schluß des
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs, vermehrt um
den Wert der Entnahmen und vermindert um den
Wert der Einlagen. Entnahmen sind alle Wirt-
schaftsgüter (Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse,
Nutzungenund Leistungen),die der Steuerpflichtige
dem Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder für
andere betriebsfremdeZwecke im Laufe des Wirt-
schaftsjahrs entnommen hat. Einlagen sind alle
Wirtschaftsgüter (Bareinzahlungen und sonstige
Wirtschaftsgüter), die der Steuerpflichtige dem Be-
trieb im Laufe des Wirtschaftsjahrs zugeführt hat.
Bei der Ermittlung des Gewinns sind die Vorschrif-
ten über die Betriebsausgaben (Absätze 4 bis 6),
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über die Bewertung ($$6, 6a) und über die Abset-
zung für Abnutzung oder Substanzverringerung ($7)
zu befolgen. Der Wert des Grund und Bodens, der
zum Anlagevermögen gehört, bleibt außer Ansatz.

(2) Der Steuerpflichtigedarf die Vermögensüber-
sicht (Bilanz) auch nach ihrer Einreichung beim
Finanzamt ändern, soweit sie den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung unter Befolgung der
Vorschriften dieses Gesetzes nicht entspricht. Dar-
über hinaus ist eine Änderung der Vermögensüber-
sicht (Bilanz) nur mit Zustimmungdes Finanzamts,
im Rechtsmittelverfahren mit Zustimmung der
Rechtsmittelbehörde zulässig.

(3) Steuerpflichtige, die nicht auf Grund gesetz-
licher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu füh-
ren und regelmäßigAbschlüsse zu machen,und die
auch keine Bücher führen und keine Abschlüsse
machen, können als Gewinn den Uberschuß der
Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben (Ab-
sätze 4 bis 6) ansetzen. Hierbei scheiden Betriebs-
einnahmen und Betriebsausgaben aus, die im Namen
und für Rechnungeines anderen vereinnahmt und
verausgabt werden (durchlaufende Posten). Die Vor-
schriften über die Absetzung für Abnutzung oder
Substanzverringerung ($ 7) sind zu befolgen.

(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die
durch den Betrieb veranlaßt sind.

(5) Aufwendungen
1. für Geschenke an Personen, die nicht Arbeitneh-

mer des Steuerpflichtigen sind und nicht in stän-
diger Geschäftsbeziehung zu dem Steuerpflich-
tigen auf Grund eines Werkvertrags oder eines
Handelsvertretervertrags stehen, mit Ausnahme
von Geschenken, die bei einem Empfänger im
Wirtschaftsjahr den Wert von insgesamt 100
Deutsche Mark nicht übersteigen,

2. für Einrichtungen des Steuerpflichtigen, soweit
sie der Bewirtung oder der Beherbergung von
Personen, die nicht Arbeitnehmer des Steuer-
pflichtigen sind, dienen (Gästehäuser) und sich
außerhalb des Ortes eines Betriebs des Steuer-
pflichtigen befinden,

3. für die Pacht oder die Ausübung einer Jagd oder
einer Fischerei, für die Haltung oder Benutzung
von Segeljachten oder Motorjachten sowie für
ähnlicheZwecke und für die hiermit zusammen-
hängenden Bewirtungen

scheiden bei der Gewinnermittlung aus, soweit nicht
die Unterhaltung der in Ziffer 2 bezeichneten Ein-
richtungen oder die in Ziffer 3 bezeichneten Tätig-
keiten Gegenstand einer mit Gewinnabsicht ausge-
übten Betätigungdes Steuerpflichtigensind, Andere
Aufwendungen als die in den Ziffern 1 bis 3 bezeich-
neten, die die Lebensführungdes Steuerpflichtigen
oder anderer Personen berühren, scheiden bei der
Gewinnermittlung insoweit aus, als sie nach der
allgemeinen Verkehrsauffassung als unangemessen
anzusehen sind. $ 12 Ziff. 1 bleibt unberührt.

(6) Aufwendungen im Sinne des Absatzes 5 sind
einzeln und getrennt von den sonstigen Betriebs-
ausgaben aufzuzeichnen. Soweit diese Aufwendun-
gen nicht bereits nach Absatz 5 vom Abzug aus-
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geschlossen sind, dürfen sie bei der Gewinnermitt-
lung nur berücksichtigt werden, wenn sie nach Satz 1
besonders aufgezeichnet sind.

85
Gewinn bei Vollkaufleuten

und bei bestimmten anderen Gewerbeireibenden
Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund gesetz-

licher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu
führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder
die ohne eine solche Verpflichtung Bücher führen
und regelmäßig Abschlüsse machen, ist für den
Schluß des Wirtschaftsjahrs das Betriebsvermögen
anzusetzen($4 Abs. 1Satz 1),dasnachdenhandels-
rechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung auszuweisen ist. Die Vorschriften über die
Entnahmen und die Einlagen ($ 4 Abs. 1), über die
Zulässigkeit der Bilanzänderung ($ 4 Abs. 2), über
die Betriebsausgaben ($ 4 Abs.4 bis 6), über die
Bewertung (88 6, 6a) und über die Absetzung für
Abnutzung oder Substanzverringerung ($ 7) sind zu
befolgen.

86
Bewertung

(1) Für die Bewertung der einzelnen Wirtschafts-
güter, die dem Betrieb dienen, gilt das Folgende:
1. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der

Abnutzung unterliegen, sind mit den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten, vermindert um
die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7, anzu-
setzen. Ist der Teilwert niedriger, so kann dieser
angesetzt werden. Teilwert ist der Betrag, den ein
Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen des
Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschafts-
gut ansetzen würde; dabei ist davon auszugehen,
daß der Erwerber den Betrieb fortführt. Bei Wirt-
schaftsgütern, die bereits am Schluß des vorange-
gangenen Wirtschaftsjahrs zum Anlagevermögen
des Steuerpflichtigen gehört haben, darf der
Bilanzansatz nicht über den letzten Bilanzansatz
hinausgehen.

2. Andere als die in Ziffer 1 bezeichneten Wirt-
schaftsgüter des Betriebs (Grund und Boden,
Beteiligungen, Geschäfts- oder Firmenwert, Um-
laufsvermögen) sind mit den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten anzusetzen. Statt der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten kann der
niedrigere Teilwert (Ziffer 1 Satz 3) angesetzt
werden. Bei Wirtschaftsgütern, die bereits am
Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs
zum Betriebsvermögen gehört haben, kann der
Steuerpflichtige in den folgenden Wirtschafts-
jahren den Teilwert auch dann ansetzen, wenn
er höher ist als der letzte Bilanzansatz; es dürfen
jedoch höchstens die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten angesetzt werden. Bei land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben ist auch der Ansatz
des höheren Teilwerts zulässig, wenn das den
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ent-
spricht.

3. Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer An-
wendung der Vorschriften der Ziffer 2 anzusetzen.

4. Entnahmen des Steuerpflichtigen für sich, für
seinen Haushalt oder für andere betriebsfremde
Zwecke sind mit dem Teilwert anzusetzen.

5. Einlagen sind mit dem Teilwert für den Zeitpunkt
der Zuführung anzusetzen; sie sind jedoch höch-
stens mit den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten anzusetzen, wenn das zugeführte Wirt-
schaftsgut
a) innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Zeit-

punkt der Zuführung angeschafft oder her-
gestellt worden ist oder

b) ein Anteil an einer Kapitalgesellschaftist und
der Steuerpflichtige an der Gesellschaft im
Sinne von $ 17 Abs. 1 beteiligt ist; $ 17 Abs. 2
Satz 2 gilt entsprechend.

6. Bei Eröffnung eines Betriebs ist Ziffer 5 entspre-
chend anzuwenden.

7. Bei entgeltlichem Erwerb eines Betriebs sind die
Wirtschaftsgüter mit dem Teilwert, höchstens je-
doch mit den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten anzusetzen.

(2) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten von beweg-
lichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die
der Abnutzung unterliegen und die einer selbstän-
digen Bewertung und Nutzung fähig sind, im Jahr
der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe
als Betriebsausgaben absetzen, wenn die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten für das einzelne
Wirtschaftsgut 800 Deutsche Mark nicht übersteigen.

$ 6a
Pensionsrückstellung

(1) Eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-
schaft (Versorgungsanspruch einer Person, bei der
der Versorgungsfall noch nicht eingetreten ist) kann
nur gebildet werden, wenn die Pensionsanwartschaft
auf einer vertraglichen Pensionsverpflichtung beruht
oder sich aus einer Betriebsvereinbarung, einem
Tarifvertrag oder einer Besoldungsordnung ergibt.
Eine auf betrieblicher Übung oder dem Grundsatz
der Gleichbehandlung beruhende Pensionsverpflich-
tung gilt nicht als vertragliche Verpflichtung im
Sinne des Satzes 1.
(2) Eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-

schaft darf im Wirtschaftsjahr den Gewinn nur bis
zur Höhe des Betrags mindern, der auf das Wirt-
schaftsjahr entfällt, wenn die Rückstellung nach
versicherungsmathematischen Grundsätzen gleich-
mäßig auf die Zeit von der Entstehung der Pen-
sionsverpflichtung (Pensionszusage) bis zu dem ver-
traglich vorgesehenen Eintritt des Versorgungsfalls
verteilt wird. In dem Wirtschaftsjahr, in dem der
Versorgungsfall eintritt oder die aus der Pensions-
zusage berechtigte Person ihre Tätigkeit für den
Steuerpflichtigen unter Beibehaltung des Versor-
gungsanspruchs beendet, darf die Rückstellung den
Gewinn bis zu dem Betrag mindern, der sich als
Unterschied zwischen dem versicherungsmathema-



tischen Barwert der künftigen Pensionsleistungen
und einer nach den Grundsätzen des Satzes 1 für
den Bilanzstichtag des vorangegangenen Wirtschafts-
jahrs berechneten Rückstellung ergibt. Bei der An-
wendung der Sätze 1 und 2 ist ein Rechnungszinsfuß
von mindestens 5!/3vom Hundert zugrunde zu legen.

(3) Ist in der Steuerbilanz zum Schluß des letzten
Wirtschaftsjahrs, das vor dem 16.Dezember 1960
endet, eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-
schaft ausgewiesen, die unter Zugrundelegung eines
niedrigeren Rechnungszinsfußesals 51/5vom Hun-
dert gebildet worden ist, so sind in den folgenden
Wirtschaftsjahren die nach den Absätzen 1 und 2
zulässigen Zuführungen zu der Rückstellung ver-
sicherungsmathematisch gleichmäßig so zu kürzen,
daß.die Rückstellung im Zeitpunkt desvertraglich
vorgesehenen Eintritts des Versorgungsfalls den
sich unter Zugrundelegung eines Rechnungszins-
fußes von 51/svom Hundert ergebendenversiche-
rungsmathematischen Barwert der künftigen Pen-
sionsleistungen nicht übersteigt.

(4) Nach dem Eintritt des Versorgungsfalls ist
eine Rückstellung für eine Pensionsverpflichtung in
jedem Wirtschaftsjahr mindestens in Höhe des Be-
trags gewinnerhöhend aufzulösen, der sich unter
Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 51/g
vom Hundert als Unterschied des versicherungs-
mathematischen Barwerts der künftigen Pensions-
leistungen am Schluß des Wirtschaftsjahrs und am
Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs er-
gibt. Ist nach dem Eintritt des Versorgungsfalls eine
in der Steuerbilanz des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahrs ausgewiesene Rückstellung für eine
Pensionsverpflichtung höher als der unter Zugrunde-
legung eines Rechnungszinsfußes von 51/2vomHun-
dert errechnete versicherungsmathematischeBar-
wert der künftigen Pensionsleistungen am Schluß
des Wirtschaftsjahrs, so ist insoweit die Rückstel-
lung gewinnerhöhendaufzulösen,Der Steuerpflich-
tige kann in Höhe von vier Fünfteln eines nach
Satz 2 entstehenden Gewinns eine den steuerlichen
Gewinn mindernde Rücklage bilden. Die Rücklage
ist in den auf die Bildung folgenden vier Wirt-
schaftsjahren mit mindestens je einem Viertel,
spätestens jedoch bei Weglall der Pensionsverpflich-
tung gewinnerhöhend aufzulösen.

$ 6b
Gewinn aus der Veräußerung bestimmter Anlagegüter
(1) Steuerpflichtige, die

Grund und Boden,
Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden
mit dem dazugehörigen Grund und Boden, wenn der
Aufwuchs oder die Anlagen zu einem land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehören,
Gebäude,
abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter mit einer
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von minde-
sten 25 Jahren,
Schiffe,
Anteile an Kapitalgesellschaftenoder
im Zusammenhangmit einer Betriebsumstellung
lebendes Inventar land- und forstwirtschaftlicher
Betriebe
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veräußern, können im Wirtschaftsjahr der Ver-
äußerung von den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten der in Satz 2 bezeichneten Wirtschaftsgüter,
die im Wirtschaftsjahr der Veräußerung angeschafft
oder hergestellt worden sind, einen Betrag bis zur
Höhe des bei der Veräußerung entstandenenGe-
winns abziehen.Der Abzug ist zulässig bei den An-
schaffungs- oder Herstellungskosten von
I. abnutzbarenbeweglichenWirtschaftsgütern,
2. Grund und Boden,

soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Grund und Boden entstanden ist,

3. Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden
mit demdazugehörigenGrund und Boden, wenn
der Aufwuchs oder die Anlagen zu einem land-
und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen ge-
hören,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und
Boden mit dem dazugehörigen Grund und Boden
entstanden ist,

4. Gebäuden,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Grund und Boden, von Aufwuchs auf oder
Anlagenim GrundundBodenmit demdazu-
gehörigen Grund und Boden, von Gebäuden
oder von Anteilen an Kapitalgesellschaften
entstanden ist, oder

5. Anteilen anKapitalgesellschaften,
soweit der Gewinn bei der Veräußerung von
Anteilen an Kapitalgeselischaften entstanden
ist und der Bundesminister für Wirtschaft im
Benehmen mit dem Bundesminister der Finan-
zen und der von der Landesregierung bestimm-
ten Stelle bescheinigt hat, daß der Erwerb der
Anteile unter Berücksichtigung der Veräuße-
rung der Anteile volkswirtschaftlichbesonders
förderungswürdig und geeignet ist, die Unter-
nehmensstruktur eines Wirtschaftszweigs zu
verbessern oder einer breiten Eigentumsstreu-
ung zu dienen,

Der Anschaffung oder Herstellung von Gebäuden
oder Schiffen steht ihre Erweiterung, ihr Ausbau
oder ihr Umbau gleich. Der Abzug ist in diesem Fall
nur von dem Aufwand für die Erweiterung, den
Ausbau oder den Umbau der Gebäude oder Schiffe
zulässig.
(2) Gewinn im Sinne desAbsatzes 1 Satz 1 ist der

Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug
der Veräußerungskosten den Buchwert übersteigt,
mit demdas veräußerteWirtschaftsgutim Zeitpunkt
der Veräußerung anzusetzen gewesen wäre. Buch-
wert ist der Wert, mit dem ein Wirtschaftsgut nach
$ 6 anzusetzen ist.
(3) Soweit Steuerpflichtigeden Abzug nach Ab-

satz 1 nicht vorgenommen haben, können sie im
Wirtschaftsjahr der Veräußerung eine den steuer-
lichen Gewinn mindernde Rücklage bilden. Bis zur
Höhe dieser Rücklage können sie von den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten der in Absatz 1
Satz 2 bezeichneten Wirtschaftsgüter, die in den
folgenden zwei Wirtschaftsjahren angeschafftoder
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hergestellt worden sind, im Wirtschaftsjahr ihrer
Anschaffung oder Herstellung einen Betrag ab-
ziehen; bei dem Abzug gelten die Einschränkungen
des Absatzes 1 Satz 2 Ziff.2 bis 5 sowie Absatz 1
Sätze 3 und 4 entsprechend. Die Frist von zwei
Jahren verlängert sich bei neu hergestellten Ge-
bäuden und Schiffen auf vier Jahre, wenn mit ihrer
Herstellung vor dem Schluß des zweiten auf die
Bildung der Rücklage folgenden Wirtschaftsjahrs
begonnen worden ist. Die Rücklage ist in Höhe des
abgezogenen Betrags gewinnerhöhend aufzulösen.
Ist eine Rücklage am Schluß des zweiten auf ihre
Bildung folgenden Wirtschaltsjahrs noch vorhan-
den, so ist sie in diesem Zeitpunkt gewinnerhöhend
aufzulösen, soweit nicht ein Abzug von den Her-
stellungskosten von Gebäuden oder Schiffen in Be-
tracht kommt, mit deren Herstellung bis zu diesem
Zeitpunkt begonnen worden ist; ist die Rücklage
am Schluß des vierten auf ihre Bildung folgenden
Wirtschaftsjahrs noch vorhanden, so ist sie in die-
sem Zeitpunkt gewinnerhöhend aufzulösen. Eine
Rücklageist nur zulässig,wenn in der handelsrecht-
lichen Jahresbilanz ein entsprechender Passivposten
in mindestensgleicherHöhe ausgewiesenwird.

(4) Voraussetzung für die Anwendung der Ab-
sätze 1 und 3 ist, daß
1. der Gewinn auf Grund ordnungsmäßigerBuch-

führung nach $ 4 Abs. 1 oder $ 5 ermittelt wird,
2. die veräußerten Wirtschaftsgüter im Zeitpunkt

der Veräußerung mindestens sechs Jahre unun-
terbrochen zum Anlagevermögen einer inländi-
schen Betriebstätte gehört haben; die Frist von
sechsJahren entfällt für lebendesInventar land-
und forstwirtschaftlicher Betriebe,

3. die angeschafften oder hergestellten Wirtschafts-
güter zum Anlagevermögen einer inländischen
Betriebstätte gehören und

4. der bei der Veräußerung entstandene Gewinn bei
der Ermittlung des im Inland steuerpflichtigen
Gewinns nicht außer Ansatz bleibt.

Der Abzug nachden Absätzen 1 und 3 ist bei Wirt-
schaftsgütern, die zu einem land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieb gehören oder der selbständigen
Arbeit dienen, nicht zulässig, wenn der Gewinn bei
der Veräußerung von Wirtschaftsgütern eines Ge-
werbebetriebs entstanden ist.

(5) Ist von den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten eines Wirtschaftsguts ein Betrag nach Ab-
satz 1 oder nach Absatz 3 abgezogen worden, so
gilt der verbleibende Betrag als Anschaffungs- oder
Herstellungskosten des Wirtschaftsguts.

$ 6c
Gewinn aus der Veräußerung von Gebäuden

sowie von Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund
und Boden bei der Ermittlung des Gewinns
nach $ A Abs. 3 oder nach Durchschnittsätzen

(1) $ 6b mit Ausnahmedes $ 6b Abs. 4 Ziff.1 ist
mit der folgenden Maßgabe entsprechend anzuwen-
den, wenn der Gewinn nach $ 4 Abs.3 oder die

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft nach Durch-
schnittsätzen ermittelt werden:
1. Der Abzug nach$ 6b Abs. 1 und 3 ist nur zuläs-

sig, soweit der Gewinn entstanden ist bei der
Veräußerungvon
Gebäuden oder
Aufwuchs auf oder Anlagen im Grund und Boden
mit dem dazugehörigenGrund und Boden,wenn
der Aufwuchs oder die Anlagen zu einem land-
und forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen ge-
hören.

2. Soweit nach $ 6b Abs. 3 eine Rücklage gebildet
werden kann, ist ihre Bildung als Betriebsaus-
gabe (Abzug) und ihre Auflösung als Betriebs-
einnahme(Zuschlag)zu behandeln.
(2) Voraussetzung für die Anwendung des Ab-

satzes1 ist, daß die Wirtschaftsgüter,bei denenein
Abzug von den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten vorgenommen worden ist, in besondere,
laufend zu führende Verzeichnisse aufgenommen
werden. In den Verzeichnissen sind der Tag der
Anschaffung oder Herstellung, die Anschaffungs-
oderHerstellungskosten,der Abzug nach$6b Abs. 1
und 3 in Verbindung mit Absatz 1, die Absetzungen
für Abnutzung, die Abschreibungen sowie die Be-
träge nachzuweisen, die nach $ 6b Abs.3 in Ver-
bindung mit Absatz 1 Ziff. 2 als Betriebsausgaben
(Abzug) oder Betriebseinnahmen (Zuschlag) behan-
delt worden sind.

87
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung

(1) Bei Wirtschaftsgütern, deren Verwendung oder
Nutzung durch den Steuerpflichtigen zur Erzielung
von Einkünften sich erfahrungsgemäß auf einen
Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt, ist
jeweils für ein Jahr der Teil der Anschaffungs-oder
Herstellungskosten abzusetzen, der bei gleichmäßi-
ger Verteilung dieser Kosten auf die Gesamtdauer
der Verwendung oder Nutzung auf ein Jahr entfällt
(Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträ-
gen). Die Absetzung bemißt sich hierbei nach der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Wirt-
schaftsguts. Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens, bei denen es wirtschaftlich be-
gründet ist, die Absetzung für Abnutzung nach Maß-
gabe der Leistung des Wirtschaftsguts vorzuneh-
men, kann der Steuerpflichtige dieses Verfahren
statt der Absetzung für Abnutzung in gleichenJah-
resbeträgen anwenden, wenn er den auf das einzelne
Jahr entfallendenUmfang der Leistung nachweist.
Absetzungen für außergewöhnliche technische oder
wirtschaftliche Abnutzung sind zulässig.

(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögenskann der Steuerpflichtigestatt der Ab-
setzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen
die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahres-
beträgen bemessen. Die Absetzung für Abnutzung
in fallenden Jahresbeträgen kann nach einem un-
veränderlichen Hundertsatz vom jeweiligen Buch-
wert (Restwert) vorgenommen werden; der dabei
anzuwendende Hundertsatz darf höchstens das
Zweifache des bei der Absetzung für Abnutzung in
gleichen Jahresbeträgen in Betracht kommenden



Hundertsatzes betragen und 20 vom Hundert nicht
übersteigen. Durch Rechtsverordnung kann die An-
wendung anderer Verfahren der Absetzung für
Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen zugelassen
werden, wenn sich danach für das erste Jahr der
Nutzung und für die ersten drei Jahre der Nutzung
insgesamt nicht höhere Absetzungen für Abnutzung
als bei dem in Satz 2 bezeichneten Verfahren er-
geben. Bei Wirtschaftsgütern, bei denen die Abset-
zung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen
bemessen wird, sind Absetzungen für außergewöhn-
liche technische oder wirtschaftliche Abnutzung nicht
zulässig. Voraussetzung für die Anwendung der
Sätze 1 bis 4 ist, daß über die Wirtschaftsgüter, bei
denen die Absetzung für Abnutzung in fallenden
Jahresbeträgen bemessen wird, durch Rechtsverord-
nung zu bestimmende Aufzeichnungen geführt
werden.

(3) Der Übergang von der Absetzung für Abnut-
zung in fallenden Jahresbeträgen zur Absetzung
für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen ist zu-
lässig. In diesem Fall bemißt sich die Absetzung
für Abnutzung vom Zeitpunkt des Übergangs an
nach dem dann noch vorhandenen Restwert und der
Resinutzungsdauer des einzelnen Wirtschaftsguts.
Der Übergang von der Absetzung für Abnutzung
in gleichen Jahresbeträgen zur Absetzung für Ab-
nutzung in fallenden Jahresbeträgen ist nicht zu-
lässig.

(4) Bei Gebäuden sind abweichend von Absatz 1
als Absetzung für Abnutzung die folgenden Beträge
bis zur vollen Absetzung abzuziehen:
1. bei Gebäuden, die nach dem 31.Dezember 1924

fertiggestellt worden sind,
jährlich 2 vom Hundert,

2. bei Gebäuden, die vor dem 1. Januar 1925 fertig-
gestellt worden sind,

jährlich 2,5 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Hoerstellungskosten. Beträgt
die tatsächliche Nutzungsdauer eines Gebäudes in
den Fällen der Ziffer 1 weniger als 50 Jahre, in den
Fällen der Ziffer 2 weniger als 40 Jahre, so können
an Stelle der Absetzungen nach Satz 1 die der tat-
sächlichen Nutzungsdauer entsprechenden Absetzun-
gen für Abnutzung vorgenommen werden. Die Vor-
schrift des Absatzes 1 letzter Satz bleibt unberührt.

(5) Bei Gebäuden, die nach dem 31.Dezember 1964
fertiggestellt worden sind, kann der Bauherr ab-
weichend von Absatz 4 als Absetzung für Abnutzung
die folgenden Beträge abzichen:
im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden
11Jahren

jeweils 3,5 vom Hundert,
in den darauffolgenden 20 Jahren

jeweils 2 vom Hundert,
in den darauffolgenden 18 Jahren

jeweils 1 vom Hundert
der Herstellungskosten. Bei Gebäuden und Eigen-
tumswohnungen, bei denen der Antrag auf Bauge-
nehmigungnach dem 9.Oktober 1962gestellt wor-
den ist und die zu mehr als 66°/ vomHundert
Wohnzweckendienen,gilt Satz 1mit der Maßgabe,

1913

daß an die Stelle des 31.Dezember 1964der 9. Okto-
ber 1962 tritt, wenn für die Gebäude oder Eigen-
tumswohnungen erhöhte Absetzungen nach $ 7b
oder $ 54 nicht zulässig sind.
(6) Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen und

anderen Betrieben, die einen Verbrauch der Sub-
stanz mit sich bringen, ist Absatz 1 entsprechend
anzuwenden; dabei sind Absetzungen nachMaßgabe
des Substanzverzehrszulässig (Absetzung für Sub-
stanzverringerung).

8 Fa
Bewerlungsfreiheit

für bewegliche Wirtschaftsgüter
(1} Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur
Inanspruchnahme von Rechten undVergünstigun-
gen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,
Weltanschauung oder politischer Gegnerschaft
gegen den Nationalsozialismus verfolgt worden
sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlageverloren haben und
den Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ermitteln, können für die abnutzbaren beweg-
lichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens neben
der nach $ 7 von den Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten zu bemessenden Absetzung für Abnut-
zung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und
in dem darauffolgenden Jahr bis zu insgesamt
50 vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, höchstens jedoch für alle in Betracht
kommendenWirtschaftsgüter eines Unternehmens
bis zu 100000 Deutsche Mark jährlich abschreiben.
Die Absetzung für Abnutzung in den folgenden
Jahren bemißt sich nach dem dann noch vorhan-
denen Restwert und der Restnutzungsdauer der ein-
zelnen Wirtschaftsgüter, für die Bewertungsfreiheit
nach Satz 1 in Anspruch genommen worden ist.

(2) Die Bewertungsfreiheit nach Absatz 1 kann
nur für diejenigen abnutzbaren beweglichen Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens in Anspruch ge-
nommen werden, die bis zum 31.Dezember 1958
angeschafft oder hergestellt worden sind. Bei Wirt-
schaftsgütern, für die von der Bewertungsfreiheit
nach Absatz 1 Gebrauch gemacht wird, sind die Ab-
setzungen für Abnutzung nah $ 7 in gleichen
Jahresbeträgen vorzunehmen.

$ 7b
Erhöhte Absetzungen für Einfamilienhäuser,

Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen
(1) Bei Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern

und Eigentumswohnungen, bei denen der Antrag
auf Baugenehmigungnach dem 31.Dezember 1964
gestellt worden ist und die zu mehr als 66?/; vom
Hundert Wohnzwecken dienen, können abweichend
von $ 7 Abs. 4 und 5 im Jahr der Fertigstellung und
in den sieben folgenden Jahren jeweils bis zu 5 vom
Hundert der Herstellungskosten abgesetzt werden.
Nach Ablauf dieser acht Jahre sind als Absetzung
für Abnutzung bis zur vollen Absetzung jährlich
2,5 vom Hundert des Restwerts abzuziehen; $ 7
Abs.4 Satz 2 gilt entsprechend.Übersteigen die
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Herstellungskosten bei einem Einfamilienhaus oder
einer Eigentumswohnung die Grenze von 150000
Deutsche Mark, bei einem Zweifamilienhaus die
Grenze von 200000 Deutsche Mark, so sind auf den
übersteigenden Teil der Herstellungskosten die Vor-
schriften des $ 7 Abs. A anzuwenden.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten ent-
sprechend für Herstellungskosten, die für Ausbauten
und Erweiterungen an einem Ein- oder Zweifamilien-
haus oder an einer Eigentumswohnung aufgewendet
worden sind, wenn das Ein- oder Zweifamilienhaus
oder die Eigentumswohnung vor dem 1. Januar 1964
fertiggestellt worden ist. Weitere Voraussetzung
ist, daß die ausgebauten oder neu hergestellten Ge-
bäudeteile zu mehr als 80 vom Hundert Wohn-
zwecken dienen. Nach Ablauf des Zeitraums, in dem
nach Satz 1 erhöhte Absetzungen vorgenommen
werden können, ist der Restwert den Anschaffungs-
oder HerstellungskostendesGebäudesoder deman
deren Stelle tretenden Wert hinzuzurechnen; die
weiteren Absetzungen für Abnutzung sind einheit-
lich für das gesamte Gebäude nach dem sich hier-
nach ergebenden Betrag und dem für das Gebäude
maßgebenden Hundertsatz zu bemessen.

(3) Geht das Eigentum an einem Einfamilienhaus,
einem Zweifamilienhaus oder einer Eigentumswoh-
nung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 innerhalb von
acht Jahren nach der Fertigstellung auf einen ande-
ren über, so kann der Rechtsnachfolger des Bauherrn
(Ersterwerber) die erhöhten Absetzungen im Sinne
des Absatzes 1 vornehmen, soweit der Bauherr sie
nicht geltend gemacht hat. Für den Ersterwerber
treten an die Stelle der Herstellungskosten die An-
schaffungskosten. Hat der Bauherr keine erhöhten
Absetzungen vorgenommen, so tritt für den Eirst-
erwerber an die Stelle des Jahres der Fertigstellung
das Jahr des Ersterwerbs. Hat der Bauherr erhöhte
Absetzungen vorgenommen, so kann der Ersterwer-
ber sie vom Jahr des Ersterwerbs an bis zum Ab-
lauf des Zeitraums geltend machen, in dem für den
Bauherrn ohne die Veräußerung erhöhte Absetzun-
gen in Betracht gekommen wären; nach Ablauf
dieses Zeitraums bemessen sich die Absetzungen für
Abnutzung bis zum siebenten auf das Jahr des Erst-
erwerbs folgenden Jahr nach $ 7 Abs.4 und vom
achten auf das Jahr des Ersterwerbs folgenden Jahr
an nach Absatz 1 Satz 2.

(4) Bei Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern
und Eigentumswohnungen im Sinne des Absatzes1
Satz 1 kann der Bauherr erhöhte Absetzungen, die
er im Jahr der Fertigstellung und in den zwei fol-
genden Jahren nicht ausgenutzthat, bis zum Ende
des dritten auf das Jahr der Fertigstellung folgen-
den Jahres nachholen. Dabei können nachträgliche
Herstellungskosten vom Jahr ihrer Entstehung an
bei der Bemessung der erhöhten Absetzungen so
berücksichtigt werden, als wären sie bereits im Jahr
der Fertigstellung entstanden. Im Jahr der Fertig-
stellung und in den zwei folgenden Jahren sind je-
doch mindestens die Absetzungen für Abnutzung
nach $ 7 Abs.4 vorzunehmen. Die Sätze 1 bis 3
gelten entsprechend bei Ausbauten und Erweiterun-
gen im Sinne des Absatzes 2 und für den Ersterwer-
ber im Sinne des Absatzes 3, für den Ersterwerber

jedoch mit der Maßgabe, daß er auch die vom Bau-
herrn nicht ausgenutzten erhöhten Absetzungen
nachholen kann.

(5) Für die Anwendung der Absätze 1 bis 3 sind
zum Gebäude gehörende Garagen ohne Rücksicht
auf ihre tatsächliche Nutzung als Wohnzwecken
dienend zu behandeln, soweit in ihnen nicht mehr
als ein Personenkraftwagenfür jede in dem Ge-
bäude befindliche Wohnung untergestellt werden
kann. Räume für die Unterstellung weiterer Kraft-
wagen sind stets als nicht Wohnzwecken dienend
zu behandeln.

(6) Erhöhte Absetzungen nach den Absätzen 1
bis 3 kann der Steuerpflichtigenur für ein Ein-
familienhaus oder für ein Zweifamilienhaus oder
für eine Eigentumswohnungoder für den Ausbau
oder die Erweiterung eines Ein- oder eines Zwei-
familienhauses oder einer Eigentumswohnung in
Anspruch nehmen. Ehegatten,bei denen die Vor-
aussetzungen des $ 26 Abs. 1 vorliegen, können er-
höhte Absetzungennach den Absätzen 1 bis 3 für
insgesamt zwei der in Satz 1 bezeichneten Gebäude,
Eigentumswohnungen, Ausbauten oder Erweiterun-
gen geltend machen. Der Bauherr von Kaufeigen-
heimen, Trägerkleinsiedlungen und Kaufeigentums-
wohnungen kann abweichend von den Sätzen 1
und 2 für alle von ihm erstellten Kaufeigenheime,
Trägerkleinsiedlungen und Kaufeigentumswohnun-
gen im Jahr der Fertigstellung und im folgenden
Jahr erhöhte Absetzungen bis zu jeweils 5 vom
Hundert geltendmachen.

(7) Bei Gebäuden sowie bei Zubauten, Ausbauten
und Umbauten, bei denen der Antrag auf Baugeneh-
migung vor dem 10.Oktober 1962 gestellt worden
ist, sind die Vorschriften des $ 7b in den bisherigen
Fassungen mit der Maßgabe weiter anzuwenden,
daß für die vom Restwert vorzunehmenden Abset-
zungen für Abnutzung die Vorschriften des Ab-
satzes 1 Satz 2 entsprechend gelten. Bei Gebäuden
sowie bei Zubauten, Ausbauten und Umbauten, die
in Berlin (West) errichtet worden sind, gilt Satz 1
mit der Maßgabe, daß an die Stelle des 10. Oktober
1962 der 1. Januar 1965 tritt und daß auch die Vor-
schrift des $ 53 Abs.3 in der Fassung des Einkom-
mensteuergesetzes vom 15.August 1961 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1253) weiter anzuwenden ist. Bei Ge-
bäuden und Eigentumswohnungen, bei denen der
Antrag auf Baugenehmigung nach dem 9. Oktober
1962 und vor dem1. Januar 1965 gestellt worden
ist und die nicht in Berlin (West) errichtet worden
sind, sind die Vorschriften des $ 54 weiter anzu-
wenden.

8 7cC
Förderung des Wohnungsbaues

(1) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung nach $ 4 Abs. I oder
nach $ 5 ermitteln, können bei unverzinslichen, in
gleichen Jahresbeträgen zu tilgenden Darlehen, die
aus Mitteln des Betriebs zur Förderung des Baues
von Wohnungen gegeben werden, 25 vom Hundert
des nach Absatz 3 berücksichtigungsfähigen Gesamt-
betrags der im Wirtschaftsjahr gegebenenDarlehen
außerhalb der Bilanz vom Gewinn abziehen. Das



gilt auch, wenn die Hingabe der Darlehen nicht
durch den Betrieb veranlaßt worden ist. Die Dar-
lehen sind in der Bilanz mit dem Wert anzusetzen,
der sich nach Abzug von Zwischenzinsen unter Be-
rücksichtigung von Zinseszinsen vom Nennbetrag
der Darlehen ergibt. Dabei ist von einem Zinssatz
von höchstens 5,5 vom Hundert auszugehen.

(2) Voraussetzung für die Anwendung des Ab-
satzes 1 ist, daß die Darlehen
1. eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren haben,
2. nach dem 31. Dezember 1954 und vor dem 1. Ja-

nuar 1962an einen Bauherrn gegeben werden,
3. von dem Bauherrn unverzüglich und unmittelbar

zur nachstelligen Finanzierung oder Restfinan-
zierung des Baues von Wohnungen im Sinne des
$ 39 oder des $ 82 des Zweiten Wohnungsbau-
gesetzes (Wohnungsbau- und Familienheimgesetz)
vom 27. Juni 1956 (Bundesgesetzbl. IS. 523)
a) in Eigenheimen, Kaufeigenheimen, Kleinsied-

lungen oder als Wohnungen (Eigentumswoh-
nungen) im Sinne des Ersten Teils des Woh-
nungseigentumsgesetzes oder

b) durch Wiederaufbau von durch Kriegseinwir-
kung ganz oder teilweise zerstörten Gebäuden

verwendet werden und
4. weder unmittelbar noch mittelbar in wirtschaft-

lichem Zusammenhangmit der Aufnahme eines
Kredits stehen.

(3) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn die Dar-
lehen 7 000 Deutsche Mark für jede geförderte Woh-
nungnichtübersteigen.Bei Darlehen,die zur Finan-
zierung des Baues von Wohnungen in Eigenheimen,
Kaufeigenheimen,Kleinsiedlungen oder von Woh-
nungen (Eigentumswohnungen) im Sinne des Ersten
Teils des Wohnungseigentumsgesetzes verwendet
werden, erhöht sich dieser Betrag auf 10000 Deut-
sche Mark. Bei Eigenheimen, Kaufeigenheimen und
Kleinsiedlungen mit zwei Wohnungen gilt diese
Erhöhung nur für Darlehen zur Finanzierung einer
der beiden Wohnungen. Die Darlehen dürfen bei
der Ermittlung des nach Absatz 1 vom Gewinn ab-
zuziehenden Betrags nur insoweit berücksichtigt
werden, als sie 30 vom Hundert des Gewinns aus
dem Betrieb nicht übersteigen,aus dessenMitteln
die Darlehen gegeben worden sind. Das gilt nicht,
wenn diese Wohnungen für Arbeitnehmer des
Steuerpflichtigen errichtet werden.

(4) Zum Nachweis der in Absatz 2 Ziff.3 und in
Absatz 3 Satz 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen
ist eine Bescheinigung der nach $ 95 Abs.1 des
Zweiten Wohnungsbaugesetzes bestimmten Stelle
vorzulegen.

(5) Wird ein Darlehen im Sinne des Absatzes 1
während der Laufzeit über die Tilgungsbeträge hin-
aus zurückgezahlt oder innerhalb von zehn Jahren
nach der Hingabe abgetreten, so ist zum Zweck der
Nachversteuerung im Wirtschaftsjahr oder Kalen-
derjahr der Rückzahlung oder Abtretung der nach
Absatz 1 abgezogene Betrag außerhalb der Bilanz
dem Gewinn hinzuzurechnen.
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$ 7d

(gestrichen)

$ 7e
Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude,

Lagerhäuser und landwirtschaftliche Betriebsgebäude

(1) Steuerpflichtige,die
1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur

Inanspruchnahme von Rechten und Vergünstigun-
gen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,
Weltanschauung oder politischer Gegnerschaft
gegen den Nationalsozialismus verfolgt worden
sind,

ihre frühere Erwerbsgrundiage verloren haben und
den Gewinn nach $4 Abs. 1 oder nach $5 auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können
bei Gebäuden,die im eigenengewerblichenBetrieb
unmittelbar
a) der Fertigung oder
b) der Bearbeitung von zum Absatz bestimmten

Wirtschaftsgütern oder
c) der Wiederherstellung von Wirtschaftsgütern

oder
d) ausschließlich der Lagerung von Waren, die zum

Absatz an Wiederverkäufer bestimmtsind oder
für fremde Rechnung gelagert werden,

dienen und nach dem 31. Dezember 1951, aber vor
dem 1. Januar 1967 hergestellt worden sind, neben
der nach $ 7 von den Herstellungskosten zu be-
messenden Absetzung für Abnutzung im Wirt-
schaftsjahr der Herstellung des Gebäudes und in
dem darauffolgenden Jahr bis zu je 10vom Hundert
der Herstellungskosten absetzen. In den folgenden
Wirtschaftsjahren bemessen sich die Absetzungen
für Abnutzung nach dem Restwert und der Rest-
nutzungsdauer des Gebäudes. Den Herstellungs-
kosten eines Gebäudes werden die Aufwendungen
gleichgestellt, die nach dem 31.Dezember 1951, aber
vor dem1. Januar 1967 zum Wiederaufbau eines
durch Kriegseinwirkung ganz oder teilweise zer-
störten Gebäudes gemacht werden, wenn dieses Ge-
bäude ohne den Wiederaufbau nicht oder nichtmehr
voll zu einem der in Satz 1 bezeichneten Zwecke
verwendet werden kann.

(2) Absatz 1 ist entsprechendanwendbar auf die
Herstellungskosten von land- und forstwirtschaft-
lichenBetriebsgebäudenund auf die Aufwendungen
zum Wiederaufbau von durch Kriegseinwirkung
ganz oder teilweise zerstörten land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsgebäuden, wenn der Gewinn
aus Land- und Forstwirtschaft auf Grund ordnungs-
mäßigerBuchführungermitteltwird.

(3) Bei Gebäuden, für die von der Bewertungs-
freiheit im Sinne des Absatzes 1 oder 2 Gebrauch ge-
macht wird, sind die Absetzungen für Abnutzung
nach $ 7 in gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen.
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4. Überschuß der Einnahmen
über die Werbungskosten

88
Einnahmen

(1) Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder
Geldeswert bestehen und dem Steuerpflichtigen im
Rahmen einer der Einkunfisarten des $ 2 Abs. 3
Ziff. 4 bis 7 zufließen.

nung, Kost, Waren und sonstige Sachbezüge) sind
mit den üblichen Mittelpreisen des Verbrauchsorts
anzusetzen.

8 9
Werbungskosten

Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwer-
bung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Sie
sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie
erwachsen sind. Werbungskosten sind auch
1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflichtungs-

gründen beruhende Renten und dauernde Lasten,
soweit sie mit einer Einkunftsart in wirtschaft-
lichem Zusammenhang stehen. Bei Leibrenten
kann nur der Anteil abgezogen werden, der sich
aus der in $ 22 Ziff. 1 Buchstabe a aufgeführten
Tabelle ergibt; in den Fällen des $ 22 Ziff. 1 Buch-
stabe a letzter Satz kann nur der Anteil, der nach
der in dieser Vorschrift vorgesehenen Rechtsver-
ordnung zu ermitteln ist, abgezogen werden;

2. Steuern vom Grundbesitz, sonstige Öffentliche Ab-
gaben und Versicherungsbeiträge, soweit solche
Ausgaben sich auf Gebäude oder auf Gegenstände
beziehen, die dem Steuerpflichtigen zur Einnahme-
erzielung dienen;

3. Beiträge zu Berufsständen und sonstigen Berufs-
verbänden, deren Zweck nicht auf einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist;

4. Aufwendungen des Steuerpflichtigen für Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Zur Ab-
geltung des Abzugs dieser Aufwendungen bei
Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeugs sind
durch Rechtsverordnung je ein Pauschbetrag für
die Benutzung eines Kraftwagens, eines Kleinst-
kraftwagens (drei- oder vierrädriges Kraftfahr-
zeug, dessen Motor einen Hubraum von nicht
mehr als 500 Kubikzentimeter hat), eines Motor-
rads und eines Fahrrads mit Motor festzusetzen.
Absetzungen für Abnutzung sind dabei zu be-
rücksichtigen;

5. Aufwendungen für Arbeitsmittel (Werkzeuge und
Berufskleidung);

6. Absetzungen für Abnutzung und für Substanz-
verringerung ($ 7 Abs. 1, 4, 5 und 6, 8$ 7b, 54).

$ 9a
Pauschbeträgefür Werbungskosten

Für Werbungskosten sind bei der Ermittlung der
Einkünfte die folgenden Pauschbeträge abzuziehen,
wenn nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen
werden:
1. von den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit:

ein Pauschbetrag von 564 Deutsche Mark;

2. von den Einnahmen aus Kapitalvermögen:
ein Pauschbetragvon 150DeutscheMark;
bei Ehegatten, die nach $$ 26, 26b zusammen
veranlagt werden, erhöht sich dieser Pauschbetrag
auf insgesamt 300 Deutsche Mark;

3. von wiederkehrenden Bezügen im Sinn des $ 22
Ziff. 1:
ein Pauschbetrag von 200 Deutsche Mark.

Die Pauschbeträgedürfen im Fall der Ziffer 1 nicht
höher als die um den Arbeitnehmer-Freibetrag ($ 19
Abs.2) geminderten Einnahmen und in den Fällen
der Ziffern 2 und 3 nicht höher als die Einnahmen
sein.

5. Sonderausgaben

8 10
(1) Sonderausgaben, die vom Gesamtbetrag der

Einkünfte abgezogen werden, sind die folgenden
Aufwendungen, wenn sie weder Betriebsausgaben
noch Werbungskosten sind:
1. Schuldzinsenund auf besonderenVerpflichtungs-

gründenberuhendeRentenund dauerndeLasten,
die nicht mit Einkünften in wirtschaftlichem Zu-
sammenhang stehen, die bei der Veranlagung
außer Betracht bleiben. Bei Leibrenten kann nur
der Anteil abgezogenwerden, der sich aus der
in $ 22 Ziff. 1 Buchstabe a aufgeführten Tabelle
ergibt; in den Fällen des $ 22 Ziff. 1 Buchstabe a
letzter Satz kann nur der Anteil, der nach der in
dieser Vorschrift vorgesehenen Rechtsverordnung
zu ermitteln ist, abgezogen werden;

2. Beiträgezu
a) Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherun-

gen, den gesetzlichen Rentenversicherungen
und der Arbeitslosenversicherung,

b) Versicherungen auf den Lebens- oder Todes-
fall sowie zu Witwen-, Waisen-, Versorgungs-
und Sterbekassen, wenn bei einmaliger Bei-
tragsleistung zu Beginn des Vertrags (Einmal-
beitrag) dieser für die Dauer von mindestens
zehn Jahren oder bei laufender Beitrags-
leistung für die Dauer von mindestens sieben
Jahren abgeschlossen worden ist, Lebensrisiko-
versicherungen, die nur für den Todesfall eine
Leistung vorsehen, ohne Rücksicht auf die
Vertragsdauer;

3, Beiträge an Bausparkassen zur Erlangung von
Baudarlehen. Beiträge, die nach Ablauf von vier
Jahren seit Vertragsabschluß geleistet werden,
können nur insoweit abgezogen werden, als sie
das Eineinhalbfache des durchschnittlichen Jahres-
betrags der in den ersten vier Jahren geleisteten
Beiträge im Veranlagungszeitraum nicht über-
steigen;

4, gezahlteKirchensteuer;
5. gezahlte Vermögensteuer;
6. die nach $ 211 Abs. 1 Nr.1 und 2 des Lastenaus-

gleichsgesetzes abzugsfähigen Teile der Vermö-
gensabgabe,der Hypothekengewinnabgabeund
der Kreditgewinnabgabe;
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7. Beiträge auf Grund der Kindergeldgesetze;
8. Steuerberatungskosten.
Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit der in den
Ziffern 2 und 3 bezeichneten Aufwendungen ist,
daß sie weder unmittelbar noch mitlelbar in wirt-
schaftlichem Zusammenhang mit der Aufnahme
eines Kredits stehen. Das gilt nicht, soweit die in
den Ziffern 2 und 3 bezeichneten Beiträge nach
Ablauf von fünf Jahren seit Vertragsabschluß in
der beim Abschluß des Vertrags ursprünglich ver-
einbarten Höhe laufend und gleichbleibend geleistet
werden.

(2) Nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ist
eine Nachversteuerung durchzuführen
1. bei VersicherungengegenEinmalbeitrag(Absatz1

Ziff. 2 Buchstabe b), bei denen die volle oder teil-
weise Rückzahlung von geleisteten Beiträgen ver-
langt werden kann, wenn vor Ablauf von zehn
Jahren seit Vertragsabschluß die Versicherungs-
summe, außer im Schadensfall und in der Renten-
versicherung auch bei Erbringung der vertrags-
mäßigen Rentenleistung, ganz oder zum Teil aus-
gezahlt oder die bezeichneten Einmalbeiträge
ganz oder zum Teil zurückgezahlt oder Ansprüche
aus dem Versicherungsvertrag ganz oder zum
Teil abgetreten oder belichen werden,

2. bei Bausparverträgen (Absatz 1 Ziff. 3), wenn vor
Ablauf von sechs Jahren seit Vertragsabschluß,
außer im Fall des Todes des Bausparers oder des
Eintritts seiner völligen Erwerbsunfähigkeit, die
Bausparsumme ganz oder zum Teil ausgezahlt,
geleistete Beiträge ganz oder zum Teil zurück-
gezahlt oder Ansprüche aus dem Bausparvertrag
abgetreten oder beliehen werden. Unschädlich
sind jedoch die Auszahlung der Bausparsumme
oder die Beleihung von Ansprüchen aus dem
Bausparvertrag, wenn der Steuerpflichtige die
empfangenen Beträge unverzüglich und unmittel-
bar zum Wohnungsbau verwendet, und die Ab-
tretung, wenn der Erwerber die Bausparsumme
oder die auf Grund einer Beleihung empfangenen
Beträge unverzüglich und unmittelbar zum Woh-
nungsbau für den Abtretenden oder dessen Ange-
hörige im Sinne des $ 10 des Steueranpassungs-
gesetzes verwendet.

@) 1. Beiträge und Versicherungsprämien an
solche Versicherungsunternehmen und Bau-
sparkassen, die weder ihre Geschäftslei-
tung noch ihren Sitz im Inland haben,
sind nur dann abzugsfähig, wenn diesen
Unternehmen die Erlaubnis zum Geschäfts-
betrieb im Inland erteilt ist.

2. Für die Sonderausgaben im Sinne des Ab-
satzes 1 Ziff. 2 und 3 gilt das Folgende:
a) Sie können bis zu 1 100 DeutscheMark,

im Fall der Zusammenveranlagungvon
Ehegatten bis zu 2200 Deutsche Mark
im Kalenderjahr in voller Höhe abge-
zogen werden. Für jedes Kind, für das
nach $ 32 Abs.2 ein Kinderfreibetrag
zusteht oder gewährt wird, erhöhen sich
diese Beträge um je 500 DeutscheMark;
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b) hat der Steuerpflichtigeoder im Fall der
Zusammenveranlagungeiner der Ehe-
gatten mindestens vier Monate vor dem
Ende des Veranlagungszeitraums das
50. Lebensjahr vollendet, so erhöhen
sich die in Buchstabe a bezeichneten
Beträge auf das Doppelte;

c) übersteigendieSonderausgabenimSinne
des Absatzes 1 Ziff.2 und 3 die in den
Buchstaben a und b bezeichneten Be-
träge, so kann der darüber hinaus-
gehende Betrag zur Hälfte, höchstens
jedoch bis zu 50 vom Hundert der in
den Buchstaben a und b bezeichneten
Beträge abgezogen werden;

d) vor Anwendung der Buchstabena bis c
können Sonderausgaben im Sinne des
Absatzes 1 Ziff.2 bis zu 1000 Deutsche
Mark, im Fall der Zusammenveranla-
gung von Ehegatten bis zu 2000 Deut-
sche Mark im Kalenderjahr in voller
Höhe abgezogen werden; diese Beträge
vermindern sich, wenn in dem Gesamt-
betrag der Einkünfte solche aus nicht-
selbständiger Arbeit enthalten sind, um
den vom Arbeitgeber geleisteten gesetz-
lichen Beitrag zur gesetzlichen Renten-
versicherung.

$ 10a
Steuerbegünstigung

des nicht entnommenen Gewinns
(1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes zur
Inanspruchnahme von Rechten und Vergünstigun-
gen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität,
Weltanschauung oder politischer Gegnerschaft
gegen den Nationalsozialismus verfolgt worden
sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und
ihre Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft und
aus Gewerbebetrieb auf Grund ordnungsmäßiger
Buchführung nach $ A Abs. 1 oder nach $ 5 ermitteln,
können für die Veranlagungszeiträume 1952 bis
1966 auf Antrag bis zu 50 vom Hundert der Summe
der nicht entnommenen Gewinne, höchstens aber
20 000 Deutsche Mark als Sonderausgaben vom Ge-
samtbetrag der Einkünfte abziehen. Als nicht ent-
nommengilt auchder Teil der Summeder Gewinne,
der zur Zahlung der auf die Betriebsvermögenent-
fallenden Abgaben nach dem Lastenausgleichsgesetz
verwendet wird. Der als steuerbegünstigt in An-
spruch genommene Teil der Summe der Gewinne ist
bei der Veranlagung besonders festzustellen.

(2) Übersteigen in einem der auf die Inanspruch-
nahme der Steuerbegünstigung (Absatz 1) folgen-
den drei Jahre bei dem Steuerpflichtigen oder
seinem Gesamtrechtsnachfolger die Entnahmen aus
dem Betrieb die Summe der bei der Veranlagung zu
berücksichtigenden Gewinne aus Land- und Forst-
wirtschaft und aus Gewerbebetrieb, so ist der über-
steigende Betrag (Mehrentnahme) bis zur Höhe des
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besonders festgestellten Betrags (Absatz 1 letzter
Satz) dem Einkommen im Jahr der Mehrentnahme
zum Zweck der Nachversteuerunghinzuzurechnen.
Beträge, die zur Zahlung der auf die Betriebsver-
mögen entfallenden Abgaben nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz verwendet werden, rechnen auch in
diesem Fall nicht zu den Entnahmen. Soweit Ent-
nahmen zur Zahlung von Erbschaftsteuer auf den
Erwerb des Betriebsvermögens von Todes wegen
oder auf den Übergang des Betriebsvermögensan
Personen der Steuerklasse I des $ 9 des Erbschaft-
steuergesetzes verwendet werden oder soweit sich
Entnahmen durch Veräußerung des Betriebs ($$ 14
und 16) ergeben, unterliegen sie einer Nachver-
steuerung mit den Sätzen des $ 34 Abs.1; das gilt
nicht für die Veräußerung eines Teilbetriebs und
im Fall der Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft.
Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist eine Nachver-
steuerung auch dann vorzunehmen, wenn in dem
in Betracht kommenden Jahr eine Mehrentnahme
nicht vorliegt.

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten
entsprechend für den Gewinn aus selbständiger
Arbeit mit der Maßgabe, daß dieser Gewinn hin-
sichtlich der Steuerbegünstigung (Absatz 1) und der
Nachversteuerung {Absatz 2) für sich zu behan-
deln ist.

$ 10b
Steuerbegünstigte Zwecke

Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher,
religiöser, wissenschaftlicher und staatspolitischer
Zwecke und der als besonders förderungswürdig
anerkannten gemeinnützigen Zwecke sind bis zur
Höhe von insgesamt 5 vom Hundert des Gesamt-
betrags der Einkünfte oder 2 vom Tausend der
Summe der gesamten Umsätze und der im Kalender-
jahr aufgewendeten Löhne und Gehälter als Sonder-
ausgaben abzugsfähig. Für wissenschaftliche und
staatspolitische Zwecke erhöht sich der Vomhundert-
satz von 5 um weitere 5 vom Hundert.

8 10c
Pauschbeträge für Sonderausgaben

Für Sonderausgaben im Sinne der $$ 10 und 10b
sind bei der Ermittlung des Einkommens die folgen-
den Pauschbeträge abzuziehen, wenn nicht höhere
Sonderausgaben nachgewiesen werden:
1. in den Fällen, in denen in den Einkünften des

Steuerpflichtigen Einnahmen aus nichtselhstän-
diger Arbeit enthalten sind:
ein Pauschbetrag von 936 Deutsche Mark;

2. in den Fällen, in denen in den Einkünften des
Steuerpflichtigen wiederkehrende Bezüge ($ 22
Ziff. 1), jedoch keine Einnahmen aus nichtselbstän-
diger Arbeit enthalten sind:
ein Pauschbetrag von 636 Deutsche Mark;

3. in anderen Fällen:
ein Pauschbetrag von 200 Deutsche Mark.

Bei Ehegatten, die nach $$ 26, 26b zusammen ver-
anlagt werden, wird für jeden Ehegatten der für
ihn in Betracht kommende Pauschbetrag mit der

Maßgabe gewährt, daß der Pauschbetrag nach Ziffer 3
nicht doppelt oder neben den Pauschbeträgen nach
den Ziffern 1 oder 2 abgezogen werden kann, wenn
die Einkünfte der Ehegatten, die nicht Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit sind, insgesamt nicht 800
Deutsche Mark übersteigen.

$ 10d
Verlustabzug

Steuerpflichtige, die den Gewinn nach $ 4 Abs.1
oder nach $5 auf Grund ordnungsmäßiger Buch-
führung ermitteln, können die Verluste der fünf
vorangegangenen Veranlagungszeiträume aus Land-
und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus
selbständigerArbeit wie Sonderausgabenvom Ge-
samtbetrag der Einkünfte abziehen, soweit ihnen
ein Ausgleich oder Abzug der Verluste in den
vorangegangenen Veranlagungszeiträumen nicht
möglich war.

6. Vereinnahmungund Verausgabung
$11

(1) Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahrs
bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zuge-
flossen sind. Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen,
die dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn
oder kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahrs,
zu dem sie wirtschaftlich gehören, zugeflossen sind,
gelien als in diesem Kalenderjahr bezogen. Die Vor-
schriften über die Gewinnermittlung ($ 4 Abs. 1, 8 5)
bleiben unberührt.

(2) Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzu-
setzen,in demsie geleistetworden sind. Für regel-
mäßig wiederkehrendeAusgabengilt Absatz 1
Satz 2 entsprechend. Die Vorschriften über die Ge-
winnermittlung ($ 4 Abs. 1, $ 5) bleiben unberührt.

7. Nicht abzugsfähige Ausgaben

$ 12
Unbeschadet der Vorschrift des $ 10 dürfen weder

bei den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamt-
betrag der Einkünfte abgezogen werden
1. die für den Haushalt des Steuerpflichtigen und

für den Unterhalt seiner Familienangehörigen
aufgewendeten Beträge. Dazu gehören auch die
Aufwendungen für die Lebensführung, die die
wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung des
Steuerpflichtigen mit sich bringt, auch wenn sie
zur Förderung des Berufs oder der Tätigkeit des
Steuerpflichtigen erfolgen;

2. freiwillige Zuwendungen und Zuwendungen an
eine gegenüber dem Steuerpflichtigen oder seinem
Ehegatten gesetzlich unterhaltsberechtigte Person
oder deren Ehegatten, auch wenn diese Zuwen-
dungen auf einer besonderen Vereinbarung be-
ruhen;

3. die Steuern vom Einkommen und sonstige Per-
sonensteuern.
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8. Die einzelnen Einkunftsarten
a) Land- und Forstwirtschaft

($ 2 Abs.3Ziff.1)
8 13

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

(1) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind
1. Einkünfte aus dem Betrieb von Landwirtschaft,

Forstwirtschaft, Weinbau, Gartenbau, Obstbau,
Gemüsebau, Baumschulen und aus allen Betrie-
ben, die Pflanzen und Pflanzenteile mit Hilfe der
Naturkräfte gewinnen. Zu diesen Einkünften ge-
hören auch die Einkünfte aus der Tierzucht und
Tierhaltung, wenn im Wirtschaftsjahr
für die ersten 5 Hektar :

nicht mehr als 10 Vicheinheiten,
für die nächsten 5 Hektar

nicht mehr als
für die nächsten 10Hektar

nicht mehr als
für die nächsten 20 Hektar

nicht mehr als

8 Vieheinheiten,

6 Vieheinheiten,

3 Vieheinheiten
und für die weitere Fläche

nicht mehr als 2 Vieheinheiten
je Hektar der vom Inhaber des Betriebs regel-
mäßig landwirtschaftlich genutzten Fläche erzeugt
oder gehalten werden. Die Tierhestände sind nach
dem Futterbedarf in Vieheinheiten umzurechnen.
$ 51 Abs.2 bis 5 und & 122 Ahs.2 des Bewer-
tungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vorn 10.Dezember 1965 (Bundesgesetzbl. IS. 1861)
sind anzuwenden;

2. Einkünfte aus Binnenfischerei, Teichwirtschaft,
Fischzucht für Binnenlischerei und Teichwirtschaft,
Imkerei undWanderschäferei;

3. Einkünfte aus Jagd, wenn diese mit dem Betrieb
einer Landwirtschaft oder einer Forstwirtschaft
im Zusammenhang steht;

4. Einkünfte von Hauberg-, Wald-, Forst- und Laub-
genossenschaften und ähnlichen Realgemeinden
im Sinne des $ 3 Abs.2 des Körperschaftsteuer-
gesetzes.

(2) Zu den Einkünften im Sinne des Absatzes 1
gehören auch
1. Einkünfte aus einern land- und forstwirtschaft-

lichen Nebenbetrieb. Als Nebenbetrieh gilt ein
Betrieb, der dem land- und forstwirtschaftlichen
Hauptbetrieb zu dienen bestimmt ist;

2. der Nutzungswert der Wohnung des Steuerpflich-
tigen, wenn die Wohnung die bei Betrieben
gleicherArt üblicheGröße nichtüberschreitet.
(3) Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

werden bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der
Einkünfte nur berücksichtigt, soweit sie den Betrag
von 1200Deutsche Mark übersteigen. Bei Ehegatten,
die nach $$ 26, 26 b zusammenveranlagt werden, er-
höht sich der Betrag von 1200 Deutsche Mark auf
2400 Deutsche Mark.
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$ 14
Veräußerung des Betriebs

Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
gehören auch Gewinne, die bei der Veräußerung
eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs oder
Teilbetriebs oder eines Anteils an einem land- und
forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen erzielt wer-
den. $ 16 Abs. 1 Ziff. 1 letzter Halbsatz und Abs. 2
bis 5 gelten entsprechend.

b) Gewerbebetrieb
($ 2Abs.3Ziff.2)

815
Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind
1. Einkünfte aus gewerblichenUnternehmen.Dazu

gehören auch Einkünfte aus gewerblicher Boden-
bewirtschaftung, z.B. aus Bergbauunternehmen
und aus Betrieben zur Gewinnung von Torf, Stei-
nen und Erden, soweit sie nicht land- oder forst-
wirtschaftliche Nebenbetriebe sind;

2. die Gewinnanteile der Gesellschafter einer offe-
nen Handelsgesellschaft, einer Kommandiigesell-
schaft und einer anderen Gesellschaft, bei der der
Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer)
anzusehen ist, und die Vergütungen, die der Ge-
sellschafter von der Gesellschaft für seine Tätig-
keit im Dienst der Gesellschaft oder für die Hin-
gabe von Darlehen oder für die Überlassung von
Wirtschaftsgütern bezogen hat;

3. die Gewinnanteile der persönlich haftenden Ge-
selischafter einer Kommanditgesellschaft auf
Aktien, soweit sie nicht auf Anteile am Grund-
kapital entfallen, und die Vergütungen, die der
persönlich haftende Gesellschafter von der Ge-
sellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der Gesell-
schaft oder für die Hingabe von Darlehen oder
für die Überlassung von Wirtschaftsgütern be-
zogen hat.

$ 16
Veräußerung des Betriebs

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb ge-
hören auch Gewinne, die erzielt werden bei der
Veräußerung
1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines Teil-
betriebs;alsTeilbetriebgilt auchdieBeteiligung
an einer Kapitalgesellschaft, wenn die Beteiligung
das gesamte Nennkapital der Gesellschaft oder
alle Kuxe der bergrechtlichen Gewerkschaft um-
faßt;

2. des Anteils eines Gesellschafters, der als Unter-
nehmer (Mitunternehmer) des Betriebs anzusehen
ist ($ 15Ziff. 2);

3. des Anteils eines persönlich haftenden Gesell-
schafters einer Kommanditgesellschaft auf Aktien
($ 15Ziff. 3).
(2) Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1

ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskostenden Wert des Be-
triebsvermögens (Absatz 1 Ziff.1) oder den Wert
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des Anteils am Betriebsvermögen (Absatz .1 Ziff, 2
und 3) übersteigt. Der Wert des Betriebsvermögens
oder des Anteils ist für den Zeitpunkt der Veräuße-
rung nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 zu ermitteln.

(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des
Gewerbebetriebs. Werden die einzelnen dem Betrieb
gewidmeten Wirtschaftsgüter im Rahmen der Auf-
gabe des Betriebs veräußert, so sind die Veräuße-
rungspreise anzusetzen. Werden die Wirtschafts-
güter nicht veräußert, so ist der gemeine Wert im
Zeitpunkt der Aufgabe anzusetzen. Bei Aufgabe
eines Gewerbebetriebs, an dem mehrere Personen
beteiligt waren, ist für jeden einzelnen Beteiligten
der gemeine Wert der Wirtschaftsgüter anzusetzen,
die er bei der Auseinandersetzung erhalten hat.

(4) Der Veräußerungsgewinn wird zur Ein-
kommensteuer nur herangezogen, soweit er bei der
Veräußerung des ganzen Gewerbebetriebs 20000
DeutscheMark und bei der VeräußerungeinesTeil-
betriebs oder eines Anteils am Betriebsvermögen
den entsprechenden Teil von 20 000 Deutsche Mark
übersteigt.Der Freibetrag ermäßigtsichum denBe-
trag, um den der Veräußerungsgewinn bei der Ver-
äußerung des ganzen Gewerbebetriebs 80000
Deutsche Mark und bei der Veräußerung eines Teil-
betriebs oder eines Anteils am Betriebsvermögen
den entsprechenden Teil von 80 000 Deutsche Mark
übersteigt.

(5) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-
gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen,
wenn der Steuerpflichtige den veräußerten Betrieb
oder Teilbetrieb oder den veräußerten Anteil am
Betriebsvermögen innerhalb der letzten fünf Jahre
vor der Veräußerung erworben und infolge des
Erwerbs Erbschaftsteuer entrichtet hat.

8 17
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaiten

bei wesentlicher Beteiligung

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört
auch der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen
an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer
innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der Ge-
sellschaft wesentlich beteiligt war und die innerhalb
eines Veranlagungszeitraums veräußerten Anteile
eins vom Hundert des Kapitals der Gesellschaft
übersteigen. Anteile an einer Kapitalgesellschaft
sind Aktien, Anteile an einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, Kuxe, Genußscheine oder ähn-
liche Beteiligungen und Anwartschaften auf solche
Beteiligungen. Eine wesentliche Beteiligung ist ge-
geben, wenn der Veräußerer an der Gesellschaft zu
mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar
beteiligt war. Hat der Veräußerer den veräußerten
Anteil innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Ver-
äußerung unentgeltlich erworben, so gilt Satz 1 ent-
sprechend, wenn der Veräußerer zwar nicht selbst,
aber der Rechtsvorgängeroder, sofern der Anteil
nacheinander unentgeltlich übertragen worden ist,
einer der Rechtsvorgänger innerhalb der letzten
fünf Jahre wesentlich beteiligt war.
(2) Veräußerungsgewinnim Sinne desAbsatzes 1

ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosien die Anschaffungs-

aıner m oorT

kosten übersteigt. Hat der Veräußerer den ver-
äußerten Anteil unentgeltlich erworben, so sind als
Anschaffungskostendes Anteils die Anschaffungs-
kosten des Rechtsvorgängersmaßgebend,der den
Anteil zuletzt entgeltlich erworben hat.
(3) Der Veräußerungsgewinn wird zur Ein-

kommensteuer nur herangezogen, soweit er den
Teil von 20 000 Deutsche Mark übersteigt, der dem
veräußertenAnteil an der Kapitalgesellschaftent-
spricht. Der Freibetrag ermäßigt sich um den Betrag,
um den der Veräußerungsgewinn den Teil von
80 000 Deutsche Mark übersteigt, der dem veräußer-
tenAnteil an der Kapitalgesellschaftentspricht.$ 16
Abs. 5 gilt entsprechend.
(4) Die Absätze 1bis 3 geltenentsprechend,wenn

eine Kapitalgesellschaft aufgelöst wird oder wenn
ihr Kapital herabgesetzt und an die Anteilseigner
zurückgezahlt wird, soweit die Rückzahlung nicht
als Gewinnanteil (Dividende)gilt. In diesen Fällen
ist als Veräußerungspreis der gemeine Wert des
dem Anteilseigner zugeteilten oder zurückgezahlten
Vermögens der Kapitalgesellschaftanzusetzen.

c) Selbständige Arbeit
($ 2 Abs. 3 Ziff. 3)

$18
(1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind

1. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Zu der
freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbständig
ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schrift-
stellerische, unterrichtende oder erzieherische
Tätigkeit, die selbständige Berufstätigkeit der
Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, No-
tare, Patentanwälte, Vermessungsingenieure, In-
genieure, Architekten, Handelschemiker, Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks-
und Betriebswirte, vereidigten Buchprüfer (ver-
eidigtenBücherrevisoren),Steuerbevollmächtigten,
Heilpraktiker, Dentisten, Krankengymnasten,
Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher,
Übersetzer, Lotsen und ähnlicher Berufe. Ein An-
gehöriger eines freien Berufs im Sinne der Sätze
und 2 ist auch dann freiberuflich tätig, wenn er
sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeits-
kräfte bedient; Voraussetzung ist, daß er auf
Grund eigener Fachkenntnisse leitend und eigen-
verantwortlich tätig wird. Eine Vertretung im Fall
vorübergehender Verhinderung steht der An-
nahme einer leitenden und eigenverantwortlichen
Tätigkeit nicht entgegen;

2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen Lot-
terie, wenn sie nicht Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb sind;

3. Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit, z.B.
Vergütungen für die Vollstreckung von Testa-
menten, für Vermögensverwaltung und für die
Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied.
(2) Einkünfte nach Absatz 1 sind auch dann steuer-

pflichtig, wenn es sich nur um eine vorübergehende
Tätigkeit handelt.

(3) Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit
gehört auch der Gewinn, der bei der Veräußerung
des Vermögens oder eines selbständigen Teils des
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Vermögens oder eines Anteils am Vermögen erzielt
wird, das der selbständigen Arbeit dient. $ 16Abs. 1
Ziff. 1 letzter Halbsatz und Abs. 2 bis 5 gelten ent-
sprechend.

(4) Bei der Ermittlung des Einkommens werden
5 vom Hundert der Einnahmen aus freier Berufs-
tätigkeit, höchstens jedoch 1200Deutsche Mark jähr-
lich, abgesetzt, wenn die Einkünfte aus der freien
Berufstätigkeit die anderen Einkünfte überwiegen.

d) Nichtselbständige Arbeit
($ 2 Abs. 3 Ziff, 4)

$ 19
(1) Zu den Einkünften

Arbeit gehören
1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und

andere Bezüge und Vorteile, die für eine Beschäf-
tigung im öffentlichen oder privaten Dienst ge-
währt werden;

. Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisen-
gelder und andere Bezüge und Vorteile aus
früheren Dienstleistungen.

Es ist gleichgültig, ob es sich um laufende oder um
einmalige Bezüge handelt und ob ein Rechtsanspruch
auf sie besteht.

aus nichtselbständiger

N

(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit ist vor Abzug der Werbungs-
kosten ($$ 9, 9a Ziff. 1) ein Betrag von 240 Deutsche
Mark jährlich, höchstens jedoch ein Betrag in Höhe
der Einnahmen, abzuziehen (Arbeitnehmer-Frei-
betrag).
(3) Von Versorgungsbezügen bleibt ein Betrag in

Höhe von 25 vom Hundert dieser Bezüge, höchstens
jedoch insgesamt ein Betrag von 2400 Deutsche
Mark im Veranlagungszeitraum, steuerfrei. Versor-
gungsbezüge sind Bezüge und Vorteile aus früheren
Dienstleistungen, die
1. als Ruhegehalt, Witwen- oder Waisengeld, Unter-

haltsbeitrag oder als gleichartiger Bezug
a) auf Grund beamtenrechtlicher oder

sprechender gesetzlicherVorschriften,
b) nach beamtenrechtlichen Grundsätzen von Kör-

perschaften, Anstalten oder Stiftungen des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen
Verbänden von Körperschaften

oder

ent-

2. in anderen Fällen wegen Erreichens einer Alters-
grenze, Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit
oder als Hinterbliebenenbezüge gewährtwerden;
Bezüge, die wegen Erreichens einerAltersgrenze
gewährt werden, gelten erst dann als Versor-
gungsbezüge, wenn der Steuerpflichtige das
62.Lebensjahr vollendet hat.

e) Kapitalvermögen
($ 2 Abs. 3 Ziff. 5)

& 20
(1) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-

hören
1. Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen, Ausbeuten

und sonstige Bezüge aus Aktien, Kuxen, Genuß-
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scheinen, Anteilen an Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, an Erwerbs- und Wirtschafts-
genossenschaften und Kolonialgesellschaften, aus
Anteilen an der Reichsbank und bergbautreiben-
den Vereinigungen, die die Rechte einer juri-
stischen Person haben;

2. Einkünfte aus der Beteiligungan einemHandels-
gewerbe als stiller Gesellschafter;

3. Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden und
Renten aus Rentenschulden. Bei Tilgungshypo-
theken und Tilgungsgrundschuldenist nur der
Teil der Zahlung steuerpflichtig, der als Zins auf
den jeweiligen Kapitalrest entfällt;

4. Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen jeder
Art, z.B. aus Darlehen, Anleihen, Einlagen und
Guthaben bei Sparkassen, Banken und anderen
Kreditanstalten;

5. Diskontbeträge von Wechseln und Anweisungen
einschließlich der Schatzwechsel.
(2) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-

hören auch
1. besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den

in Absatz 1 bezeichneten Einkünften oder an
deren Stelle gewährt werden; \

2. Einkünfte aus der Veräußerung von Dividenden-
scheinen, Zinsscheinen und sonstigen Ansprüchen,
wenn die dazugehörigen Aktien, Schuldverschrei-
bungen oder sonstigen Anteile nicht mitveräußert
werden.
(3) Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2

bezeichneten Art zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbstän-
diger Arbeit oder aus Vermietung undVerpachtung
gehören, sind sie diesen Einkünften zuzurechnen.

f) Vermietung und Verpachtung
($ 2 Abs. 3 Ziff. 6)

$ 21
(1) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

sind
1. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von

unbeweglichem Vermögen, insbesondere von
Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen, Schif-
fen, die in ein Schiffsregister eingetragen sind,
und Rechten, die den Vorschriften des bürger-
lichen Rechts über Grundstücke unterliegen (z.B.
Erbbaurecht, Erbpachtrecht, Mineralgewinnungs-
recht);

2. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von
Sachinbegriffen,insbesondere von beweglichem
Betriebsvermögen;

3. Einkünfte aus zeitlich begrenzter Überlassung
von Rechten, insbesondere von schriftstelle-
rischen, künstlerischen und gewerblichen Urheber-
rechten, von gewerblichen Erfahrungen und von
Gerechtigkeiten und Gefällen;

4. Einkünfte aus der Veräußerung von Miet- und
Pachtzinsforderungen, auch dann, wenn die Ein-
künfte im Veräußerungspreis von Grundstücken
enthalten sind und die Miet- oder Pachtzinsen
sich auf einen Zeitraum beziehen, in dem der
Veräußerer noch Besitzer war.
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(2) Zu den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung gehört. auch der Nutzungswert der Woh-
nung im eigenen Haus oder der Nutzungswert einer
dem Steuerpflichtigen ganz oder teilweise unent-
geltlich überlassenen Wohnung einschließlich der
zugehörigen sonsligen Räume und Gärten.

(3) Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2 be-
zeichneten Art sind Einkünften aus anderen Ein-
kunitsarten zuzurechnen, soweit sie zu diesen
gehören.

9) Sonstige Einkünfte
($ 2 Abs. 3 Ziff. 7)

$ 22
Arten der sonstigenEinkünfte

Sonstige Einkünfte sind
1. Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, soweit

sie nicht zu den in $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6 bezeich-
neten Einkunftsarten gehören. Werden die Be-
züge freiwillig oder einer gesetzlich unterhalts-
berechtigten Person gewährt, so sind sie nicht
dem Empfänger zuzurechnen, wenn der Geber
unbeschränkt steuerpflichtig ist. Zu den in Satz i
bezeichneten Einkünften gehören auch

a) Leibrenten insoweit, als in den einzelnen Be-
zügen Einkünfte aus Erträgen des Renten-
rechts enthalten sind. Als Ertrag des Renten-
rechts gilt für die gesamte Dauer des
Rentenbezugs der Unterschied zwischen dem
Jahresbetrag der Rente und dem Betrag, der
sich bei gleichmäßiger Verteilung des Kapital-
werts der Rente auf ihre voraussichtliche Lauf-
zeit ergibt; dabei ist der Kapitalwert nach
dieser Laufzeit zu berechnen. Der Ertrag des
Rentenrechts (Ertragsanteil) ist aus der nach-
stehenden Tabelle zu entnehmen:

Bei Beginn Er- Bei Beginn Er- Bei Beginn Er-
der Rente Lrags- der Rente trags- der Rente trags-

vollendetes | anteil | vollendeles| anteil | vollendetes| anteil
Lebensjahr Lebeusjahr Lebensjahr
des Renten- in des Renten- in desRenten- in
berechtigien v.H. |berechtigien] v.H. !berechtigten! v.H.

0 63 39 43 64 21
1bis 3 64 40 42 65 20
Abis 5 63 41bis42 | 41 66 19
6bis 8 62 43 40 67 18
9 bis 10 61 44 39 68 17
11bis 12 60 45 38 69 16
13bis 14 59 46 37 70 bis 71 15
15bis 16 58 47 36 72 14
17bis 18 57 48 bis 49| 35 73 13
19bis 20 56 50 34 74 12

21 55 51 33 75 bis 76 11
22 bis 23 54 52 32 77 10
2Abis 25 53 53 3 78 bis 79 9

26 52 54 30 80 8
27 bis 28 51 55 29 81 bis 82 7?
29 bis 30 50 56 28 83 bis 84 6

31 49 57 27 85 bis 86 5
32 48 58 26 87 bis 89 4

33 bis 34 47 59bis60| 25 90 bis 92 3
35 46 61 24 93 bis 98 2

36 bis 37 45 62 23 ab 99 1
38 44 63 22

Die Ermittlung des Ertrags aus Leibrenten, die
vor dem 1. Januar 1955 zu laufen begonnen
haben, und aus Renten, deren Dauer von der
Lebenszeit mehrerer Personen oder einer an-

deren Person als des Rentenberechtigten ab-
hängt, sowie aus Leibrenten, die auf eine
bestimmte Zeit beschränkt sind, wird durch
eine Rechtsverordnung bestimmt;

b) Einkünfte aus Zuschüssen und sonstigen Vor-
teilen, die als wiederkehrende Bezüge ge-
währt werden;

2. Einkünfte aus Spekulationsgeschäften im Sinne des
$ 23;

3. Einkünfte aus Leistungen, soweit sie weder zu
anderen Einkunftsarten ($ 2 Abs.3 Ziff. 1 bis 6)
noch zu den Einkünften im Sinne der Ziffer 1
oder 2 gehören, z.B. Einkünfte aus gelegentlichen
Vermittlungen und aus der Vermietung beweg-
licher Gegenstände. Solche Einkünfte sind nicht
steuerpflichtig, wenn sie weniger als 500 Deutsche
Mark im Kalenderjahr betragen haben. Über-
steigen die Werbungskosten die Einnahmen, so
darf der übersteigende Betrag bei Ermittlung
des Einkommens nicht ausgeglichen werden ($ 2
Abs. 2).

$ 23
Spekulationsgeschäite

(1) Spekulationsgeschäfte ($ 22 Ziff. 2) sind
1. Veräußerungsgeschäfte, bei denen der Zeitraum

zwischen Anschaffung und Veräußerung beträgt:
a) bei Grundstücken und Rechten, die den Vor-

schriften des bürgerlichen Rechts über Grund-
stücke unterliegen (z. B. Erbbaurecht, Erb-
pachtrecht, Mineralgewinnungsrecht), nicht
mehr als zwei Jahre,

b) bei anderen Wirtschaftsgütern, insbesondere
bei Wertpapieren, nicht mehr als sechs Mo-
nate;

2. Veräußerungsgeschäfte, bei denen die Veräuße-
rung der Wirtschaftsgüter früher erfolgt als der
Erwerb.
(2) Außer Ansatz bleiben die Einkünfte aus der

Veräußerung von
1. Schuld- und Rentenverschreibungen von Schuld-

nern, die Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im
Inland haben, es sei denn, daß bei ihnen neben
der festen Verzinsung ein Recht auf Umtausch in
Gesellschaftsanteile (Wandelanleihen) oder eine
Zusatzverzinsung, die sich nach der Höhe der
Gewinnausschüttung des Schuldners richtet, ein-
geräumtist oder daß sie von dem Steuerpflichti-
gen im Ausland erworben worden sind;

2. Forderungen, die in ein inländisches öffentliches
Schuldbuch eingetragen sind.
(3) Spekulationsgeschäfteliegen nicht vor, wenn

Wirtschaftsgüter veräußert werden, deren Wert bei
Einkünften im Sinne des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6 an-
zusetzen ist.

(4) Gewinn oder Verlust aus Spekulationsgeschäf-
ten ist der Unterschied zwischen dem Veräußerungs-
preis einerseits und den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten und den Werbungskosten ande-
rerseits. Gewinne aus Spekulationsgeschäften blei-
ben steuerfrei, wenn der aus Spekulationsgeschäften
erzielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als
1000 Deutsche Mark betragen hat. Verluste aus



Spekulalionsgeschäften dürfen nur bis zur Höhe des
Spekulationsgewinns, den der Steuerpflichtige im
gleichen Kalenderjahr erzielt hat, ausgeglichen
werden.

h) Gemeinsame Vorschriften

$ 24
Zu den Einkünften im Sinne des $ 2 Abs.3 gn-

hören auch
1. Entschädigungen, die gewährt worden sind

a) als Ersatz für entgangene oder entgehende
Einnahmen oder

») für die Aufgabe oder Nichtausübung einer
Tätigkeit, für die Aufgabe einer Gewinnbetei-
ligung oder einer Anwartschaft auf eine
solche;

-) als Ausgleichszahlungen an Handelsvertreter
nach $ 89h des Handelsgesetzbuchs;

2. Einkünfte aus einer ehemaligen Tätigkeit im
Sinne des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 4 oder aus einem
früheren Rechtsverhältnis im Sinne des $2 Abs.3
Zif.5 bis 7, und zwar auch dann, wenn sie dem
Steuerpflichtigen als Rechisnachfolger zufließen;

3. Nutzungsvergütungen für die Inanspruchnahme
von Grundstücken für öffentliche Zwecke sowie
Zinsen auf solche Nutzungsvergütungen und auf
Entschädigungen, die mit der Inanspruchnahme
von Grundstücken für öffentliche Zwecke zusam-
menhängen.

Il. Veranlagung
$ 25

Veranlagungszeitiraum
(1) Die Einkommensteuer wird nach Ablauf des

Kalenderjahrs (Veranlagungszeitraum) nach dem
Einkommen veranlagt, das der Steuerpflichtige in
diesem Veranlagungszeitraum bezogen hat, soweit
nicht nach $$ 46 und 46a eine Veranlagung unter-
bleibt,

(2) Hat die Steuerpflicht nicht während des vollen
Veranlagungszeitraums bestanden, so wird das
während der Dauer der Steuerpflicht bezogene Ein-
kommen zugrunde gelegt. In diesem Fall kann die
Veranlagung bei Wegfall der Steuerpflicht sofort
vorgenommenwerden.

$ 26
Veranlagung von Ehegatten

(1) Ehegatten, die beide unbeschränkt steuer-
pflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben und
bei denen diese Voraussetzungen im Veranlagungs-
zeitraum mindestens vier Monate bestanden haben,
können zwischen getrennter Veranlagung ($ 26 a)
und Zusammenveranlagung ($ 26 b) wählen.

(2) Ehegatten werden getrennt veranlagt, wenn
einer der Ehegatien getrennte Veranlagung wählt.
Ehegatten werden zusammen veranlagt, wenn beide
Ehegatten Zusammenveranlagung wählen. Die zur
Ausübung derWahl erforderlichenErklärungen sind
beim Finanzamt schriftlich oder zu Protokoll abzu-
geben.
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(3) Werden die nach Absatz 2 erforderlichen Er-
klärungen nicht abgegeben, so wird unterstellt, daß
die Ehegatten die Zusammenveranlagung wählen.

$ 26a
Getrennte Veranlagung von Ehegatten

(1) Bei getrennterVeranlagung von Ehegattenin
den in $ 26 bezeichneten Fällen sind jedem Ehe-
gatten die von ihm bezogenen Einkünfte zuzurech-
nen. Einkünfte eines Ehegatten sind nicht allein
deshalbzum Teil demanderenEhegattenzuzurech-
nen, weil dieser bei der Erzielung der Einkünfte
mitgewirkt hat.

(2) Die Sonderausgaben der Ehegatten im Sinne
der $$ 10und 10b sind, soweit sie die Summeder
bei der Veranlagung jedes Ehegatten mindestens
önzusetzendenPauschbeträge($ 10c) übersteigen,
im Rahmen der bei einer Zusammenveranlagung
der Ehegatten in Betracht kommenden Höchst-
beträge je zur Hälfte bei den Veranlagungen der
Ehegatten zu berücksichtigen,wenn sie nicht eine
andereAufteilung beantragen.

(3) Die als außergewöhnliche Belastung im Sinne
der $8$33 und 33 a bei den Veranlagungen der Ehe-
gatten vom Einkommen abzuziehenden Beträge sind
insgesamt in Höhe des bei einer Zusammenveran-
lagung der Ehegatten in Betracht kommenden Be-
trags zu berücksichtigen. Für die Aufteilung gilt Ab-
satz 2 entsprechend.
(4) Die Anwendung der $$ 10a und 10d für den

Fall des Übergangs von der getrennten Veranlagung
zur Zusammenveranlagung und von der Zusammen-
veranlagung zur getrennten Veranlagung, wenn bei
beiden Ehegatten nicht entnommene Gewinne oder
nicht ausgeglichene Verluste vorliegen, wird durch
Rechtsverordnunggeregelt.

$ 26b
Zusammenveranlagung von Ehegatten

Die Zusammenveranlagung von Ehegatten wird
nach Maßgabe des in $ 32 a Abs. 2 festgelegten Ver-
fahrens vorgenommen, Bei der Zusammenveranla-
gung sind die Einkünfte der Ehegatten zusammen-
zurechnen. \

8 27
(entfällt)

$ 28
Besteuerung bei fortgeseizier Gütergemeinschaft

Bei fortgesetzter Gütergemeinschaft gelten Ein-
künfte, die in das Gesamigut fallen, als Einkünfte
des überlebenden Ehegatten, wenn dieser unbe-
schränktsteuerpflichtigist,

$ 29
Durchschnittsätze

(1) Durchschnittsätzekönnen durch Rechtsverord-
nung aufgestellt werden
1. für die Ermittlung des Gewinns aus Land- und

Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb oder aus
selbständiger Arbeit;
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2. für die Ermittlung des Überschusses der Einnah-
men über die Werbungskosten bei Vermietung
und Verpachtung.
(2) Die aufgestellten Durchschnittsätze sind zu-

grunde zu legen
1. der Gewinnermittlung, wenn

a) der Steuerpflichtige nicht zur Führung von
Büchern verpflichtet ist,

b) ordnungsmäßige Bücher nicht geführt werden
oder die Bücher sachliche Unrichtigkeit ver-
muten lassen und

c) der Umsalz die durch Rechtsverordnung zu be-
stimmende Grenze nicht übersteigt;

2. der Ermittlung der Einkünlte aus Vermietung und
Verpachtung, wenn die Werbungskosten nicht
ordnungsmäßig aufgezeichnet werden oder die
Aufzeichnungen sachliche Unrichtigkeit vermuten
lassen.
(3) Der Nutzungswert der Wohnung im eigenen

Haus kann in einem Hundertsatz des zuletzt fest-
gestellten Einheitswerts des Grundstücks bemessen
werden.
(4) Der Steuerpflichtige kann nicht einwenden, daß

die Durchschnittsätze zu hoch festgesetzt seien.

$ 30
(gestrichen)

%31
Pauschbesteuerung

(1) Bei Personen, die durch Zuzug aus dem Aus-
land unbeschränkt steuerpflichtig werden, können
die obersten Finanzbehörden der Länder mit Zu-
stimmung des Bundesministers der Finanzen die
Einkommensteuer bis zur Dauer von zehn Jahren
seit Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht in
einem Pauschbetrag festsetzen.

(2) Die Besteuerung der Auslandsbeamten kann
durch Rechtsverordnung abweichend von den allge-
meinen Vorschriften geregelt werden.

IV. Tarif
$32

Zu versteuernder Einkommensbetrag,
Freibeträge

(1) Zu versteuernder Einkommensbetrag ist das
um die nachden Absätzen 2 und 3 in Betrachtkom-
menden Freibeträge und um die sonstigen vom
Einkommen abzuziehenden Beträge verminderte
Einkommen.

(2) Kinderfreibeträge
1. Kinderfreibeträge stehen dem Steuerpflichtigen

für Kinder zu, die im Veranlagungszeitraum min-
destens vier Monate das 18.Lebensjahr noch nicht
vollendet hatten.
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2. Kinderfreibeträge werden dem Steuerpflichtigen
auf Antrag gewährt
a) für Kinder, die im Veranlagungszeitraum min-

destens vier Monate das 27. Lebensjahr noch
nicht vollendet hatten und während dieser
Zeit
aa) überwiegend auf Kosten des Steuerpflich-

tigen unterhalten und für einen Beruf
ausgebildet worden sind oder

bb) Wehrdienst (Ersatzdienst)geleistethaben,
wenn die Berufsausbildung durch die Ein-
berufung zum Wehrdienst unterbrochen
worden ist und der Steuerpflichtige vor
der Einberufung dieKosten desUnterhalts
und der Berufsausbildung überwiegend
getragen hat oder
ein freiwilliges sozialesJahr im Sinnedes
Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen
sozialen Jahres geleistet haben;

b) für Kinder, die wegen körperlicher oder gei-
stiger Gebrechen dauernd erwerbsunfähig sind,
wenn dem Steuerpflichtigen für die Kinder ein
Kinderfreibetrag nicht zusteht und die Kinder
im Veranlagungszeitraum mindestens vierMo-
nate überwiegend auf Kosten des Steuerpflich-
tigen unterhalten worden sind.

Voraussetzung für die Gewährung des Kinder-
freibetrags ist, daß die eigenen Einkünfte und
Bezüge des Kindes, die zur Bestreitung seines
Unterhalts oder seiner Berufsausbildung bestimmt
oder geeignet sind, im Veranlagungszeitraum
nicht mehr als 7200 Deutsche Mark betragen
haben.

. Kinder im Sinne der Ziffern 1 und 2 sind
) ehelicheKinder,
) eheliche Stiefkinder,

)

cc)

a

2) für ehelich erklärte Kinder,
Adoptivkinder,
unehelicheKinder (jedochnur im Verhältnis
zur leiblichen Mutter),
Pflegekinder.

m

e)
N

. Als Kinderfreibeträge sind abzuziehen
1200Deutsche Mark,

für das zweite Kind 1680Deutsche Mark,
für jedes weitere Kind 1800Deutsche Mark.
Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen des
$ 26 Abs. 1 vorliegen, erhalten für dasselbe Kind
den Kinderfreibetrag nur einmal. Werden sie nach
$$26, 26a getrennt veranlagt, so erhält jeder Ehe-
gatte den Kinderfreibetrag zur Hälfte, soweit nicht
ein Kinderfreibetrag nur einem Ehegatten zusteht
oder zu gewähren ist.

für das erste Kind

(3) Besondere Freibeträge
1. Bei Steuerpflichtigen, auf die $ 32a Abs. 2 und 3

keine Anwendung findet und die nicht nach 88 26,
26 a getrennt veranlagt werden, ist ein Sonder-
freibetrag
a) von 840 Deutsche Mark abzuziehen, wenn sie

mindestens vier Monate vor dem Ende des
Veranlagungszeitraums das 50. Lebensjahr
vollendet hatten,oder
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b) von 1200 Deutsche Mark abzuziehen, wenn
bei ihnen mindestens ein Kinderfreibetrag
vom Einkommen abgezogen wird.

2. Bei Steuerpflichtigen, die mindestens vier Monate
vor dem Ende des Veranlagungszeitraums das
65. Lebensjahr vollendet hatten, ist ein Altersfrei-
betrag von 720 Deutsche Mark abzuziehen. Bei
Ehegatten, die nach $$ 26, 26 b zusammen veran-
lagt werden und beide mindestens vier Monate
vor dem Ende des Veranlagungszeitraums das
65. Lebensjahr vollendet hatten, erhöht sich der
Altersfreibetrag auf 1440DeutscheMark.

$ 32a
Tarif

(1) Die zu veranlagende Einkommensteuer ergibt
sich, vorbehaltlich der $$ 34, 34b und 34 c, aus der
diesem Gesetz beigefügten Anlage (Einkommen-
steuertabelle).
(2) Bei Ehegatten, die nach $$ 26, 26 b zusammen

veranlagt werden, ist die Einkommensteuer in der
Weise zu ermitteln, daß die Einkommensteuer von
der Hälfte des zu versteuernden Einkommensbetrags
nach Absatz 1 errechnet und der sich ergebende
Betrag sodann verdoppelt wird.

(3) Absatz 2 gilt auch bei verwitweten Personen,
die im Zeitpunkt des Todes ihres Ehegatten von
diesem nicht dauernd getrennt gelebt haben,
1. in dem Veranlagungszeitraum, in dem der Ehe-

gatte verstorben ist und in dem folgenden Ver-
anlagungszeitraum;

2. wenn ihnen für den Veranlagungszeitraum ein
Kinderfreibetrag für ein Kind zusteht oder auf
Antrag zu gewähren ist, das aus der Ehe mit dem
Verstorbenen hervorgegangen ist oder für das
den Ehegatten auch in demVeranlagungszeitraum,
in dem der Ehegatte verstorben ist, ein Kinder-
freibetrag (Kinderermäßigung) zustand oder auf
Antrag zu gewährenwar.

$&33
AußergewöhnlicheBelastungen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangs-
läufig größere Aufwendungen als der überwiegen-
den Mehrzahl der Steuerpflichligen gleicher Einkom-
mensverhältnisse, gleicher Vermögensverhältnisse
und gleichen Familienstands (außergewöhnliche Be-
lastung), so wird auf Antrag die Einkommensteuer
dadurch ermäßigt, daß der Teil der Aufwendungen,
der die dem Steuerpflichtigen zumutbare Eigenbe-
lastung übersteigt, vom Einkommen abgezogen wird.
Die Höhe der zumutbaren Eigenbelastung ist nach
der Höhe des Einkommens und nach dem Familien-
stand zu staffeln; das Nähere wird durch Rechtsver-
ordnung bestimmt.

(2) Aufwendungen erwachsen dem Steuerpflichti-
gen zwangsläufig, wenn er sich ihnen aus recht-
lichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht
entziehen kann und soweit die Aufwendungen den
Umständen nach notwendig sind und einen ange-
messenen Betrag nicht übersteigen. Aufwendungen,
die zu den Betriebsausgaben, Werbungskosten oder
Sonderausgaben gehören, bleiben dabei außer Be-
tracht.

1925

8 33a
AußergewöhnlicheBelastungin besonderenFällen
(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangs-

läufig ($ 33 Abs. 2) Aufwendungen für den Unter-
halt und eine etwaige Berufsausbildung von
Personen, für die der Steuerpflichtige keinen Kinder-
freibetrag erhält, so wird auf Antrag die Einkom-
mensteuer dadurch ermäßigt, daß die Aufwendun-
gen,höchstensjedochein Betragvon 1200Deutsche
Mark im Kalenderjahr für jede unterhaltene Person,
vom Einkommen abgezogen werden. Voraussetzung
ist, daß die unterhaltene Person kein oder nur ein
geringes Vermögen besitzt. Hat die unterhaltene
Person andere Einkünfte oder Bezüge, die zur Be-
streitung des Unterhalts bestimmt oder geeignet
sind, so vermindert sich der Betrag von 1200 Deut-
sche Mark um den Betrag, um den diese Einkünfte
und Bezüge den Betrag von 1200 Deutsche Mark
übersteigen. Werden die Aufwendungen für eine
unterhaltenePersonvon mehrerenSteuerpflichtigen
getragen, so wird bei jedem der Teil des sich hier-
nach ergebenden Betrags abgezogen, der seinem An-
teil am Gesamtbetrag der Leistungen entspricht.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 erhöht sich auf

Antrag der Betrag von 1200 Deutsche Mark um
1200 Deutsche Mark im Kalenderjahr, wenn dem
Steuerpflichtigen für die auswärtige Unterbringung
einer in der Berufsausbildung befindlichen unter-
haltenen Person Aufwendungen erwachsen. Ab-
satz 1 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden. Für ein
Kind, für das der Steuerpflichtige einen Kinderfrei-
betrag erhält, wird auf Antrag ein Betrag von 1200
Deutsche Mark vom Einkommen abgezogen, wenn
im übrigen die Voraussetzungen des Satzes 1 vor-
liegen. Ehegatten, bei denen dieVoraussetzungen
des $ 26 Abs. 1 vorliegen, erhalten für dasselbe Kind
den Betrag von 1200 Deutsche Mark nur einmal,
(3) Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwen-

dungendurchdie Beschäftigungeiner Hausgehilfin,
so wird auf Antrag die Einkommensteuerdadurch
ermäßigt, daß die Aufwendungen, höchstens jedoch
ein Betrag von 1200 Deutsche Mark im Kalender-
jahr, vom Einkommen abgezogen werden, wenn
1. zum Haushalt des Steuerpflichtigen mindestens

drei Kinder gehören, die das 18.Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, oder

2. zum Haushalt des Steuerpflichtigen mindestens
zwei Kinder gehören, die das 18.Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, und
a) der Steuerpflichtige verheiratet ist, von sei-

nem Ehegatten nicht dauernd getrennt lebt
und beide Ehegatten erwerbstätig sind, oder

b) der Steuerpflichtige unverheiratet und er-
werbstätig ist,

oder
3. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd ge-

trennt lebender Ehegatte das 60. Lebensjahr voll-
endet hat
oder

4. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd ge-
trennt lebender Ehegatte oder ein zu seinem Haus-
halt gehöriges Kind oder eine andere zu seinem
Haushalt gehörige unterhaltene Person, für die
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eine Ermäßigung nach Absalz 1 gewährt wird,
nicht nur vorübergehendkörperlich hilflos oder
schwer körperbeschädigt ist oder die Beschäfti-
gung einer Hausgehilfin wegen Krankheit einer
der genannten Peısonen erforderlich ist.

Wird statt einer Hausgchilfin stundenweise eine
Haushaltshilfe beschäftigt, so iritt an die Stelle des
Beitrags von 1200 Deulsche Mark ein Betrag von
600Deutsche Mark. Eine Steuerermäßigung für mehr
als eine Hausgehilfin oder Haushaltshilfe oder für
eine Hausgehillin und eine Haushaltshilfe steht dem
Steuerpflichtigen nur zu, wenn zu seinem Haushalt
mindestens fünf Kinder gehören, die das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben. Ehegatten, bei
denen die Voraussetzungen des $26 Abs. 1 vorliegen,
können die nach den Sätzen 1 bis 3 in Betracht kom-
menden Beträge insgesamt nur einmal abziehen.

(4) Für jeden volien Kalendermonat, in dem die
in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzun-
gen nicht vorgelegen haben, errmäßigen sich die dort
bezeichneten Beträge um je ein Zwölftel.
(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 und der

Absätze 2 und 3 kann wegen der in diesen Vor-
schriften bezeichneten Aufwendungen der Steuer-
pflichtige eine Steuerermäßigung nach $ 33 nicht in
Anspruch nehmen.
(6) Wegen der außergewöhnlichen Belastungen

Körperkehinderler, denen auf Grund ihrer Behinde-”
rung nach gesetzlichen Vorschriften Renten oder
andere laufende Bezüge zusichen, sind durch Rechts-
verordnung Pauschbeträge festzusetzen. Diese sind
nach dem Grad der Minderung der Erwerbs-
fähigkeit zu staffeln. Die Regelung kann auch auf
andere Gruppen von ähnlichen Fällen ausgedehnt
werden, soweit bei diesen übersichtliche Verhält-
nisse gegeben sind, die eine einheitliche Beurteilung
ermöglichen.

8 34
Steuersätze bei außerordentllichen Eirküniten

(1) Sind in dem Einkommen außerordentliche Ein-
künfte enthalten, so ist auf Antrag die darauf ent-
fallende Einkommensteuer nach einem ermäßigten
Steuersatz zu bemessen; der ermäßigte Steuersatz
beträgt die Hälfte des durchschnittlichen Steuer-
satzes, der sich ergeben würde, wenn die Einkom-
mensteuertabelle auf den gesamten zu versteuern-
den Einkommensbetraganzuwendenwäre. Auf den
restlichen zu versteuernden Einkommensbetrag ist
vorbehaltlich der Absätze 3 und 4 und der $$ 34b
und 34c die Einkommensteuertabelle anzuwenden.
Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn der Steuer-
pflichtige auf die außerordentlichen Einkünfte ganz
oder teilweise $ 6b oder $ 6c anwendet.

(2) Als außerordentliche Einkünfte im Sinne des
Absatzes 1 kommen nur in Betracht
1. Veräußerungsgewinne im Sinne der $$ 14, 16, 17

und 18 Abs. 3;
2. Entschädigungen im Sinne des $ 24 Ziff. 1;
3. Nutzungsvergültungen und Zinsen im Sinne des

$ 24 Ziff.3, soweit sie für einen Zeitraum von
mehr als drei Jahren nachgezahlt werden.

(3) Einkünfte, die die Entlohnung für eine Tätig-
keit darstellen, die sich über mehrere Jahre erstreckt,
unterliegen der Einkommensteuer zu den gewöhn-
lichen Steuersätzen. Zum Zweck der Einkommen-
steuerveranlagung können diese Einkünfte auf die
Jahre verteilt werden, in deren Verlauf sie erzielt
wurden, und als Einkünfte eines jeden dieser Jahre
angesehen werden, vorausgesetzt, daß die Gesamt-
verteilung drei Jahre nicht überschreitet.

(4) Die Steuersätze nach Absatz 1 sind auf Antrag
bei Steuerpflichtigen mit Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit oder aus selbständiger Arbeit, die
aus einer Berufstätigkeit im Sinne des 818 Abs.1
Ziff. 1 bezogen werden, auf Nebeneinkünfte aus wis-
senschaftlicher, künstlerischer oder schriftstelle-
rischer Tätigkeit unter folgenden Voraussetzungen
anzuwenden:
1. Die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit oder

die Einkünfte aus der Berufstätigkeit müssen die
übrigen Einkünfte überwiegen;

2. die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künst-
lerischer oder schriftstellerischer Tätigkeit dürfen
nicht zu den Einkünften aus nichtselbständiger
Arbeit gehören und müssen von den Einkünften
aus der Berufstätigkeit abgrenzbar sein.

Die Steuersätze nach Absatz 1 sind in diesen Fällen
auf die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künst-
lerischer oder schriftstellerischer Tätigkeit anzu-
wenden, die 50 vom Hundert der Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit oder aus der Berufstätig-
keit nicht übersteigen.

8 34a
Sieuerireiheit

bestimmter Zuschläge zum Arbeitsichn

Die gesetzlichen oder tariflichen Zuschläge für
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sind steuer-
frei, wenn der Arbeitslohn insgesamt 24 000 Deut-
sche Mark im Kalenderjahr nicht übersteigt.

$ 34b
Steuersätze

bei außerordentlichen Einkünften aus Forstwirtschaft

(1) Wird ein Bestandsvergleich für das stehende
Holz nicht vorgenommen, so sind auf Antrag die
ermäßigten Steuersätze dieser Vorschrift auf Ein-
künfte aus den folgenden FHolznutzungsartenanzu-
wenden:
1. Außerordentliche Holznutzungen. Das sind Nut-

zungen,die außerhalb des festgesetzten Nutzungs-
satzes (Absatz 4 Ziff. 1) anfallen, wenn sie aus
wirtschaftlichen Gründen erfolgt sind. Bei der
Bemessung ist die außerordentliche Nutzung des
laufenden Wirtschaftsjahrs um die in den letzten
drei Wirtschaftsjahren eingesparten Nutzungen
(nachgeholte Nutzungen) zu kürzen. Außerordent-
liche Nutzungen und nachgeholte Nutzungen lie-
gen nur insoweit vor, als die um die Holznutzun-
gen infolge höherer Gewalt (Ziffer 2) verminderte
Gesamtnutzung den Nutzungssatz übersteigt;

2. Holznutzungen infolge höherer Gewalt (Kalami-
tätsnutzungen).Das sind Nutzungen, die durch
Eis-, Schnee-, Windbruch oder Windwurf, Erd-



beben, Bergrutsch, Inscktenfraß, Brand oder ein
anderes Naturereignis, das in seinen Folgen den
angeführten Ereignissen gleichkommt, verursacht
werden. Zu diesen rechnen nicht die Schäden, die
in der Forstwirtschaft regelmäßig entstehen.
(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus den ein-

zelnen Holznutzungsarlen sind
1. die persönlichen und sachlichen Verwaltungs-

kosten, Grundsteuer und Zwangsbeiträge, soweit
sie zu den fesien Betriebsausgaben gehören, bei
den Einnahmen aus ordentlichen Holznutzungen
und Holznuizungen infolge höherer Gewalt, die
innerhalb des Nulzungssalzes (Absatz 4 Ziff, 1)
anfallen, zu berücksichtigen. Sie sind entspre-
chend der Höhe der Einnahmen aus den bezeich-
neten Holznutzungen auf diese zu verteilen;

2. die anderen Betriebsausgaben entsprechend der
Höhe der Einnahmen aus allen Holznutzungsarten
auf diese zu verteilen.

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich
1. beiEinkünften aus außerordentlichen Holznutzun-

gen im Sinne des Absatzes 1 Ziff. 1 nach den
Steuersätzen des 8 34 Abs. 1 Satz 1;

2. bei Einküniten aus nachgeholten Nutzungen im
Sinne des Absatzes1 Ziff. 1 nach dem durchschnitt-
lichen Steuersatz, der sich bei Anwendung der
Einkommensteuerlabelle auf dasEinkommen ohne
Berücksichtigung der Einkünfte aus außerordent-
lichen Holznulzungen, nachgeholten Nutzungen
und Holznutzungen infolge höherer Gewalt er-
gibt, mindestens jedoch auf 10 vom IIundert der
Einkünfte aus nachgeholten Nutzungen;

3. bei Einkünften aus Holznutzungen infolge höhe-
rer Gewalt im Sinne des Absatzes 1 Ziff. 2,
a) soweit sie im Rahmen des Nutzungssatzes (Ab-

satz 4 Ziff. 1) anfallen, nach den Steuersätzen
der Ziffer 1,

b) soweit sie den Nutzungssatz übersteigen, nach
den halben Steuersätzen der Ziffer 1,

c) soweit sie den doppelten Nutzungssatz über-
steigen, nach einem Viertel der Steuersätze
der Ziffer 1.

(4) Die Steuersätze des Absatzes 3 sind nur unter
den folgenden Voraussetzungen anzuwenden:
1. Auf Grund eines amtlich anerkannten Betriebs-

gulachtens oder durch ein Betriebswerk muß
periodisch für zehn Jahre ein Nutzungssatz fest-
gesetzi sein. Dieser muß den Nutzungen entspre-
chen, die unter Berücksichtigung der vollen jähr-
lichen Ertragsfähigkeit des Waldes in Festmetern
nachhaltig erzielbar sind;

2. die in einem Wirtschaftsjahr erzielten verschie-
denen Nutzungen müssen mengenmäßig nachge-
wiesenwerden;

3. wenn eine gesetzliche Verpflichtung besteht,
Bücher zu führen, müssen diese ordnungsmäßig
geführt werden;

4. Schäden infolge höherer Gewalt müssen unver-
züglich nach Feststellung des Schadensfalls dem
zuständigen Finanzamt mitgeteilt werden.
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$ 34c
Steuerermäßigungbei ausländischenEinkünften

(1) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die mit
ihren aus einem ausländischen Staat stammenden
Einkünften in diesem Staat zu einer der deutschen
Einkommensteuer entsprechenden Steuer herange-
zogen werden, ist die festgesetzte und gezahlte aus-
ländische Steuer auf die deutsche Einkommensteuer
anzurechnen, die auf die Einkünfte aus diesem Staat
entfällt. Die auf diese ausländischen Einkünfte ent-
fallende deutsche Rinkommensteuer ist in der Weise
zu ermitteln, daß die sich bei der Veranlagung des
Einkommens (einschließlich der ausländischen Ein-
künite) ergebende deutsche Einkommensteuer im
Verhältnis dieser ausländischen Einkünfte zum Ge-
samtbetrag der Einkünfte aufgeteilt wird. Die aus-
ländischen Steuern sind nur insoweit anzurechnen,
als sie auf die im Veranlagungszeitraum bezogenen
Einkünfte entfallen.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Ein-
künfte aus einem ausländischen Staat stammen, mit
dem ein Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung besteht.

(3) Die obersten Finanzbehörden der Länder kön-
nen mit Zustimmung des Bundesministers der Finan-
zen die auf ausländische Einkünfte entfallende deut-
sche Einkommensteuer ganz oder zum Teil erlassen
oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn es aus
volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig ist oder
die Anwendung des Absatzes 1 besonders schwierig
ist.

(4) Bei ausländischen Einkünften unbeschränkt
Steuerpflichtiger aus dem Betrieb von Handels-
schiffen im internationalen Verkehr ist die darauf
entfallende Einkommensteuer nach 8 34 Abs. 1 Satz i
zu bemessen. Dabei gelten 50 vom Hundert der Ein-
künfte aus dem Betrieb von Handelsschiffen im in-
ternationalen Verkehr als ausländische Einkünfte im
Sinne des Satzes 1; Absatz 2 findet keine Anwen-
dung. Auf den restlichen zu versteuernden Einkom-
mensbetrag ist $ 34 Abs. 1 Satz 2 sinngemäß anzu-
wenden. An Stelle der Anwendung der Sätze 1 bis 3
kann der Steuerpflichtigedie Anwendung des Ab-
satzes 1 verlangen.

(5) Absatz 1 ist auf unbeschränkt Steuerpflichtige,
die Angehörige eines fremden Staates sind, nur an-
zuwenden, wenn dieser Staat den deutschen Staats-
angehörigen, die in seinem Gebiet ihren Wohnsitz
haben, eine der Regelung des Absatzes 1 entspre-
chende Steuervergünstigung gewährt.

(6) Durch Rechtsverordnung können Vorschriften
erlassen werden über
1. den Begriff der ausländischen Einkünfte,
2. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn die

ausländischen Einkünfte aus mehreren fremden
Staaten stammen,

3. den Nachweis über die Höhe der festgesetzten
und gezahlten ausländischen Steuern,

4. die Berücksichtigung ausländischer Steuern, die
nachträglich erhoben oder zurückgezahlt werden,
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5. die Anrechnung ausländischer Steuern, wenn ein
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung besteht, jedoch trotz dieses Abkommens eine
Doppelbesteuerung bestehen bleibt, und

6. den Abzug ausländischer Steuern vom Einkom-
men, die nicht unter Absatz 1 fallen, vom Gesamt-
betrag der Einkünfte.

& 34d
Kapitalanlagen in Entwicklungsländern

(1) Die obersten Finanzbehörden der Länder
können mit Zustimmung des Bundesministers der
Finanzen auf Antrag bei Steuerpflichtigen,die den
Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buchführung
ermitteln und nach dem 31.Dezember 1960 beson-
ders förderungswürdige Entwicklungshilfe durch
Kapitalanlagen in Entwicklungsländern leisten, zur
Erleichterungdieser Entwicklungshilfeund zur Min-
derung des Wagnisses eine den steuerlichen Gewinn
mindernde Rücklage zulassen, deren Höhe ein Drit-
tel der Anschaffungs- oder Herstellungskosten der
Kapitalanlagen nicht übersteigen darf. Die Rücklage
ist vom dritten auf ihre Bildung folgenden Wirt-
schaftsjahr an jährlich mit je einem Fünftel gewinn-
erhöhend aufzulösen.

(2) Als Kapitalanlagen in Entwicklungsländern
sind in der Regel nur anzusehen
1. Beteiligungen an Kapitalgesellschaften in Ent-

wicklungsländern, die anläßlich der Gründung
oder einer Kapitalerhöhung erworben worden
sind,

2. Einlagen in Personengesellschaften in Entwick-
lungsländern zum Zweck der Gründung oder einer
erheblichenErweiterung des Unternehmensund

3. Betriebsvermögen, das einem Betrieb oder einer
Betriebstätte des Steuerpflichtigen in Entwick-
lungsländern zum Zweck der Gründung oder
einer erheblichen Erweiterung des Betriebs (der
Betriebstätte) zugeführt worden ist.

Die Rücklage darf nur zugelassen werden, wenn die
Gesellschaft, der Betrieb oder die Betriebstätte in
Entwicklungsländern ausschließlich oder fast aus-
schließlich die Herstellung oder Lieferung von Wa-
ren, die Gewinnung von Bodenschätzen oder die
Bewirkung gewerblicher Leistungen zum Gegen-
stand hat.

(3) Bei der Bemessung der Rücklage sind die
Kapitalanlagen in der Regel nur zu berücksichtigen,
soweit die zugeführlen Mittel zur Anschaffung oder
Herstellung abnutzbarer Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens verwendet werden oder soweit die
zugeführten Mittel in abnutzbaren Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens bestehen. Werden Kapital-
anlagen mit dem niedrigeren Teilwert angesetzt, so
ist insoweit eine Rücklage nicht zuzulassen und die
vorzeitige Auflösung einer bereits gebildeten Rück-
lage vorzuschen.

(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten
nur für Entwicklungshilfe durch Kapitalanlagen in
Entwicklungsländern, die vor dem1. Januar 1963
geleistet worden ist.

V. Entrichtung der Steuer
1. Vorauszahlungen

& 35
Bemessung und Entrichtung der Vorauszahlungen

(1) Der Steuerpflichtige hat am 10.März, 10. Juni,
10.September und 10.Dezember Vorauszahlungen
zu entrichten.

(2) Die Vorauszahlungen bemessen sich grund-
sätzlich nach der Steuer, die sich nach Anrechnung
der Steuerabzugsbeträge ($ 47 Abs. 1 Ziff. 2) bei der
letzten Veranlagung ergeben hat. Das Finanzamt
kann die Vorauszahlungen der Steuer anpassen, die
sich für den laufenden Veranlagungszeitraum vor-
aussichtlich ergeben wird.

88 36 und 37
(gestrichen)

2. Steuerabzugvom Arbeitslohn
(Lohnsteuer)

8 38
Erhebung der Lohnsteuer, Lohnsteuerkarte, Haftung
(1) Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit

wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Ar-
beitslohn erhoben (Lohnsteuer). Dabei finden die
Vorschriften des $ 32 mit Ausnahme des Absatzes 2
Ziff. 4 Satz 3 und die Vorschriften des $ 32a Abs. 2
und 3 entsprechende Anwendung.

(2) Die Gemeindebehörde hat für die Lohnsteuer-
berechnung dem Arbeitnehmer unentgeltlich eine
Lohnsteuerkarte auszuschreiben. Der Arbeitnehmer
hat die Lohnsteuerkarte seinem Arbeitgeber vor Be-
ginn des Kalenderjahrs oder vor Beginn des Dienst-
verhältnisses auszuhändigen. Der Arbeitgeber hat
die Lohnsteuerkarte während der Dauer des Dienst-
verhältnisses aufzubewahren. Endet das Dienstver-
hältnis vor dem Schluß des Kalenderjahrs, so hat
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Lohnsteuer-
karte zurückzugeben.Das Verfahren hinsichtlichder
Ausschreibung der Lohnsteuerkarten und das Ver-
fahren hinsichtlich der Behandlung der Lohnsteuer-
karten am Schluß des Kalenderjahrs und bei Be-
endigung des Dienstverhältnisses im Laufe des
Kalenderjahrs wird durch Rechtsverordnung ge-
regelt.

(3) Der Arbeitnehmer ist beim Steuerabzug vom
Arbeitslohn Steuerschuldner. Der Arbeitgeber haftet
für die Einbehaltung und Abführung der Lohn-
steuer. Der Arbeitnehmer (Steuerschuldner) wird
nur in Anspruch genommen,
1. wenn der Arbeitgeber den Arbeitslohn nicht vor-

schriftsmäßiggekürzt hat oder
2. wenn der Arbeitnehmer weiß, daß der Arbeit-

geber die einbehaltene Lohnsteuer nicht vor-
schriftsmäßig abgeführt hat, und dies dem Finanz-
amt nicht unverzüglich mitteilt oder

3. wenn der Arbeitnehmer eine Verpflichtung, seine
Lohnsteuerkarte berichtigen zulassen, nicht recht-
zeitig erfüllt oder

4, wenn eine Nachversteuerung nach $ 10 Abs. 2
durchzuführen ist.



8 39
Jahresarbeilslohn, Jahreslohnsteuer,

Jahreslohnsteuertabelle
(1) Die Lohnsteuer (Jahreslohnsteuer) bemißt

sich nach dem. Arbeitslohn, den der Arbeitnehmer
im Kalenderjahr (Erhebungszeitraum)bezogen hat
(Jahresarbeitslohn). Die Jahreslohnsteuer ergibt sich
aus der Jahreslohnsteuertabelle. Diese ist auf der
Grundlage der diesem Gesetz beigefügten Anlage
(Einkommensteuertabelle) unter Bildung von Steuer-
klassen durch Rechtsverordnung aufzustellen. Dabei
sind der Arbeitnehmer-Freibetrag ($ 19 Abs. 2), die
Pauschbeträge für Werbungskosten ($ 9a Ziff. 1)und
für Sonderausgaben ($ 10c Ziff. 1), die Kinderfrei-
beträge ($ 32 Abs. 2) und die Sonderfreibeträge ($32
Abs. 3 Ziff. 1) zu berücksichtigen.

(2) Für die Eintragung der Steuerklasse und der
Zahl der Kinder bei Ausschreibung der Lohnsteuer-
karte sind die Verhältnisse zu BeginndesKalender-
jahrs maßgebend, für das die Lohnsteuerkarte aus-
geschrieben wird. Treten bei einem Arbeitnehmer
die Voraussetzungen für eine ihm günstigere Steuer-
klasse ein oder erhöht sich die Zahl der zu berück-
sichtigenden Kinder, so ist die Lohnsteuerkarte auf
Antrag zu ergänzen.

(3) Die Höhe und die Berechnung der Lohnsteuer
werden in den folgenden Fällen durch Rechtsverord-
nung bestimmt:
1. wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber keine

Lohnsteuerkarte vorlegt;
2. wenn der Arbeitnehmer gleichzeitig in mehreren

Dienstverhältnissen steht;
3. wenn Ehegatten, die nicht dauernd getrennt leben,

beide in einem Dienstverhältnis stehen;
4. wenn ein Zeitraum, für den der Arbeitslohn ge-

zahlt wird, nicht festgestellt werden kann;
5. wenn der Arbeitnehmer in einem Lohnzahlungs-

zeitraum Zuschüsse auf Grund der Vorschriften
des $ 1 des Gesetzes zur Verbesserung der wirt-
schaftlichen Sicherung der Arbeiter im Krank-
heitsfalle vom 26.Juni 1957 (Bundesgesetzbl.I
5.649) in der Fassung des Gesetzes zur Ände-
rung dieses Gesetzes vom 12.Juli 1961 (Bundes-
gesetzbl. IS.913) erhalten hat; in diesem Fall ist
die Lohnsteuer nach dem Arbeitslohn für die
Arbeitstage zu berechnen;

6. wenn bei Zahlung von Versorgungsbezügen die
Höhe der Bezüge im Laufe des Kalenderjahrs
schwankt.

5 40
Vom Arbeitslohn abzuziehende Beträge

(1) Auf Antrag des Arbeitnehmers sind für die
Berechnung der Lohnsteuer vom Arbeitslohn abzu-
ziehen
1. Werbungskosten, die bei den Einkünften aus

nichtselbständiger Arbeit zu berücksichtigen sind,
soweit die Werbungskosten den in $ 9a Ziff. 1
bezeichneten Pauschbetrag übersteigen;

2. Sonderausgaben ($$ 10, 10b), soweit sie den in
$ 10c Ziff.1 bezeichneten Pauschbetrag über-
steigen. Sonderausgaben von Ehegatten, die
beide Arbeitnehmer sind und bei denen die Vor-
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aussetzungen für eine Zusammenveranlagung
nach $ 26 Abs. 1 vorliegen, sind, soweit sie die
den Ehegatten nach $ 10c Ziff.1 zustehenden
Pauschbeträge übersteigen, bei jedem Ehegatten
zur Hälfte zu berücksichtigen, wenn nicht die Ehe-
galten eine andere Aufteilung beantragen;

3. der Altersfreibetrag ($32Abs. 3 Ziff. 2);
A. der Betrag, der nach $$ 33 und 33a wegen außer-

gewöhnlicherBelastungzu gewährenist;
5. der Verlust bei den Einkünften aus Vermirtung

und Verpachtung, der bei Inanspruchnahme der
erhöhten Absetzungen nach $5 7b, 54 entsteht.
(2) Das Finanzamt hat die nach Absatz 1 vom

Arbeitslohn abzuziehendenBeträge auf der Lohn-
steuerkarte einzutragen.

(3) Durch Rechtsverordnung kann zugelassen
werden, daß das Finanzamt in noch nicht überseh-
barenFällen die EintragungnachAbsatz 2 vorläufig
vornehmen kann. Außerdem können durch Rechts-
verordnung Vorschriften über die Erstattung und
über die Nachforderung von Lohnsteuer für die
Fälle erlassen werden, in denen sich nach Ablauf
des Kalenderjahrs ergibt, daß die vorläufige Ein-
tragung von der endgültigen Feststellung abweicht;
es kann dabei angeordnet werden, daß geringfügige
Abweichungen außer Betracht bleiben.

$ 41 .
Einbehaltung der Lohnsteuer durch den Arbeitgeber

(1) Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer bei jeder
Lohnzahlung für den Arbeitnehmer einzubehalten
und an das Finanzamt abzuführen, in dessen Bezirk
der Betrieb oder Teilbetrieb liegt, in dem der
Arbeitslohn und die Lohnsteuer berechnet und die
Lohnsteuerkarten der Arbeitnehmer aufbewahrt
werden. Durch Rechtsverordnung kann die Abfüh-
rung der Lohnsteuer für Bezüge aus öffentlichen
Kassen anders geregelt werden. Wenn der Arbeits-
lohn ganz oder teilweise aus Sachbezügen ($ 8) be-
steht und der Barlohn zur Deckung der Lohnsteuer
nicht ausreicht, so hat der Arbeitnehmer dem
Arbeitgeber den zur Deckung der Lohnsteuer erfor-
derlichen Betrag zu zahlen. Unterläßt das der
Arbeitnehmer, so hat der Arbeitgeber einen ent-
sprechendenTeil der Sachbezügezurückzubehalten
und die Lohnsteuerabzuführen.
(2) Die Höhe der einzubehaltendenLohnsteuer

richtet sich nach den für den jeweiligen Lohn-
zahlungszeitraummaßgebendenLohnsteuertabellen.
Diese Lohnsteuertabellen sind aus der Jahreslohn-
steuertabelle abzuleiten. Die Lohnstufen und die
Lohnsteuer haben zu betragen, wenn der Arbeits-
lohn gezahltwird
für einen monatlichen Zeitraum,

!/ı» des Jahresbetrags,
für nicht mehr als einen Arbeitstag,

!/2s des Monatsbetrags,
für volle Arbeitswochen,

6/26des Monatsbetrags.
Der Bundesminister der Finanzen hat die danach
maßgebenden Lohnsteuertabellen aufzustellen und
bekanntzumachen. |
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(3) Ergänzungender Eintragungenauf der Lohn-
steuerkarte dürfen erst bei der Lohnzahlung berück-
sichtigt werden, bei der die ergänzte Lohnsteuer-
karte dem Arbeitgeber vorliegt.

$ 42
Lohnsteuer-Jahresausgleich

(1) Übersteigt die im Laufe des Kalenderjahrs
einbehalteneLohnsteuer die auf den Jahresarbeits-
lohn entfallende Jahreslohnsteuer, so wird der
Unterschiedsbetrag gegenüber der Jahreslohnsteuer
erstattet (Lohnsteucr-Jahresausgleich). Ein Lohn-
steuer-Jahresausgleich wird nicht durchgeführt,
wenn der Arbeitnehmer zu veranlagen ist.

(2) Das Verfahren zur Durchführung des Lohn-
steuer-Jahresausgleichs wird durch Rechtsverord-
nung geregelt. Dabei kann insbesondere bestimmt
werden,
1. daß in gewissen Gruppen von Fällen der Lohn-

steuer-Jahresausgleich nicht vom Finanzamt,
sondern innerhalb einer bestimmten Frist vom
Arbeitgeber durchgeführt wird;

2. daß der Lohnsteuer-Jahresausgleich vom Arbeit-
nehmer auch zur nachträglichen Geltendmachung
vom Arbeitslohn abzuziehender Beträge oder
einer günstigerenSteuerklasseoder einer höhe-
ren Zahl der zu berücksichtigenden Kinder be-
antragtwerden kann;

3. daß der Lohnsteuer-Jahresausgleich beim Finanz-
amt nur innerhalb einer bestimmten Frist
beantragt werden kann;

4. daß für Ehegatten, die beide Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit bezogen haben und bei
denen die Voraussetzungen für eine Zusammen-
veranlagung nach $ 26 Abs. 1 vorliegen, ein ge-
meinsamer Lohnsteuer-Jahresausgleich durchge-
führt wird.

$ A2a
Bemessung der Lohnsteuer nach Vomhundertsätzen
(1) Zum Zweck der Vereinfachung des Verfahrens

kann durch Rechtsverordnung
1. angeordnet werden, daß sich die Lohnsteuer für

Bezüge, die der Arbeitnehmer neben dem laufen-
den Arbeitslohn erhält (sonstige Bezüge), aus
dem voraussichtlichen Jahresarbeitslohn des
Kalenderjahrs errechnet, in dem die sonstigen
Bezüge zufließen;

2. zugelassen werden, daß auf Antrag des Arbeit-
gebers bei bestimmten sonstigen Bezügen, die
der Arbeitgeber in einer größeren Zahl von Fäl-
len gewährt, die Lohnsteuer nach einem Vom-
hundertsatz (Pauschsteuersatz) erhoben wird,
der sich für diese Bezügeunter Berücksichtigung
der Vorschriften des $ 39 im Durchschnitt ergibt.
Voraussetzung ist, daß der Arbeitgeber die Lohn-
steuer übernimmt.Die bezeichnetenBezüge und
die davon erhobene Lohnsteuer bleiben bei einer
Veranlagung zur Einkommensteuer und beim
Lohnsteuer-Jahresausgleich außer Betracht.
(2) Das Finanzamt kann zulassen, daß die Lohn-

steuer nach einem unter Berücksichtigungder Vor-
schriften des $ 39 zu ermittelnden Vomhundertsatz
(Pauschsteuersatz) erhoben wird,

1. wenn in anderen als den in Absatz 1 Ziff.2 be-
zeichneten Fällen von einem Arbeitgeber son-
stige Bezüge in einer größeren Zahl von Fällen
gewährt werden oder

2. wenn in einer größeren Zahl von Fällen Lohn-
steuer vom Arbeitgeber nachzuerheben ist, weil
er den Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht oder
in zu geringer Höhe vorgenommen hat, oder

3. wenn Bezüge an kurzfristig beschäftigteArbeit-
nehmer oder an Arbeitnehmer gezahlt werden,
die in geringem Umfang und gegen geringen
Arbeitslohn tätig sind.

In den Fällen der Ziffern 1 und 2 ist Voraussetzung,
daß eine Berechnung der Lohnsteuer nach $ 39
schwierig ist oder einen unverhältnismäßigen
Arbeitsaufwand erfordern würde. Die Anwendung
des Verfahrens kann davon abhängig gemacht wer-
den,daß der Arbeitgeber die Lohnsteuerübernimmt
und daß die Bezüge und die davon einbehaltene
Lohnsteuerbei einer Veranlagung und beim Lohn-
steuer-Jahresausgleichaußer Betrachtbleiben.

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

8 43
Sieuerabzugspflichtige Kapitalerträge

(1) Bei den folgenden inländischen Kapitalerträ-
gen wird die Einkommensteuer durch Abzug vom
Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) erhoben:
1. Gewinnanlteilen (Dividenden), Zinsen, Ausbeuten

und sonstigen Bezügen aus Aktien, Kuxen,
Genußscheinen, Anteilen an Gesellschaften mit
beschränkter Haftung, an Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften und Kolonialgesellschaf-
ten, aus Anteilen an der Reichsbank und an
bergbautreibenden Vereinigungen, die die Rechte
einer juristischen Person haben. Dazu gehören
nicht Gewinnanteile und sonstige Bezüge im Sinne
des $ 3b und nicht Zinsen aus Wandelanleihen
und Gewinnobligationen, soweit sie unter Ziffer 3
oder 5 fallen;

2. Einkünften ausderBeteiligungan einemHandels-
gewerbe als stiller Gesellschafter;

3. Zinsen aus im Geltungsbereich des Grundgesetzes
oder in Berlin (West) nach dem 20. Juni 1948 -
in Berlin (West) nach dem 24. Juni 1948 — und
vor dem 1. April 1952ausgegebenenIndustrie-
obligationen und vor dem 1. April 1952 ausge-
gebenen Wandelanleihen und Gewinnobligatio-
nen. Die Vorschrift des $ 3a Abs. 1 Ziff. 3 letzter
Satz bleibt unberührt;

4. Zinsen aus nach dem 31.März 1952ausgegebenen
festverzinslichen Schuldverschreibungen und
Schatzanweisungen der Länder, Gemeinden und
Gemeindeverbände, wenn die Zinsen nicht nach
8 3a Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe b oder Ziff. 4 steuer-
frei sind, unter folgenden Voraussetzungen:
a) Die Wertpapiere dürfen bis zur Dauer von

einschließlich drei Jahren nicht kündbar und
nicht rückzahlbar sein,



b) nach den Anleihebedingungen darf die Lauf-
zeit der Wertpapiere zu den bei der Ausgabe
vorgesehenen Zinsbedingungen für die Dauer
von weniger als drei Jahren nicht geändert
werden;

. Zinsen aus anderen im Geltungsbereich des
Grundgesetzes oder in Berlin (West) nach dem
31. März 1952 ausgegebenen festverzinslichen
Wertpapieren (einschließlich der Wandelanleihen
und Gewinnobligationen) unter folgenden Vor-
aussetzungen:
a) Die Wertpapiere müssen spätestens innerhalb

eines Jahres nach der Ausgabe zum Handel
an einer Börse im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes oder in Berlin (West) zugelassen
werden,

b) die Wertpapiere dürfen auf die Dauer von
mindestens fünf Jahren nicht kündbar und
nicht rückzahlbar sein,

c) nach den Anleihebedingungendarf die Lauf-
zeit der Wertpapiere zu den bei der Ausgabe
vorgesehenen Zinsbedingungen für die Dauer
von fünf Jahren nicht geändert werden.

Diese Vorschrift bezieht sich nicht auf Zinsen,
die nach $ 3a steuerfrei sind. Die in Buchstabe a
bezeichnete Voraussetzung gilt nicht für festver-
zinsliche Wertpapiere, die nach $ 33 des Gesetzes
über die Investitionshilfe der gewerblichen Wirt-
schaft zum Börsenhandel nicht zugelassensind;

. Zinsen aus Anleihen und Forderungen, die in ein
öffentliches Schuldbuch eingetragen oder über die
Teilschuldverschreibungen ausgegeben sind, wenn
der Gläubiger der Kapitalerträge (Gläubiger) im
Zeitpunkt der Fälligkeit derKapitalerträge
a) Inhaber der Teilschuldverschreibung oder der

Forderung ist und im Inland weder einen
Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat oder

b) nicht der Inhaber der Teilschuldverschreibung
oder der Forderung ist, es sei denn, daß der
Gläubiger im Inland einen Wohnsitz oder
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat und bei
einer Teilschuldverschreibung, die bei einem
inländischen Kreditinstitut verwahrt wird, am
15.Tag vor der Fälligkeit der Kapitalerträge
der Inhaber der Teilschuldverschreibung ge-
wesen ist.

Bei Stückzinsen ist der Steuerabzug vorzuneh-
men, wenn der Veräußerer der Teilschuldver-
schreibung oder der Forderung im Zeitpunkt
der Auszahlung oder Gutschrift der Stückzinsen
im Inland weder einen Wohnsitz noch seinen
gewöhnlichenAufenthalt hat. Die Sätze 1 und 2
gelten nicht für Kapitalerträge, die nach $8 3
und 3a steuerfrei sind oder nach den Ziffern 1
bis 5 dem Steuerabzug unterliegen, und nicht für
Zinsen aus Anleihen, die
a) auf Grund der Regelung von Goldmarkver-

bindlichkeiten mit spezifisch ausländischem
Charakter gemäß Anlage VII des Abkommens
über deutsche Auslandsschulden vom 27. Fe-
bruar 1953 (Bundesgesetzbl. II S. 333, 456) aus-
gegeben worden sind oder
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b) vor dem 1. Januar 1965 ausgegeben worden
sind und deren Nennwert auf eine auslän-
dische Währung lautet.

Die Vorschriften des $ 3a Abs.2 und 3 gelten für
Anleihen im Sinne der Ziffern 3 bis 5 entsprechend.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff. 4 und 5
gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinne des Ab-
salzes 1 Ziff. A und 5, die vor dem 1. Januar 1955
ausgegeben worden sind.
(3) Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge sind auch

besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den in
Absatz 1 bezeichneten Kapitalerträgen oder an
deren Stelle gewährt werden; das gilt auch für
Stückzinsenim Sinne des Absatzes 1 Ziff. 6 Satz 2.
(4) Kapitalerträge sind als inländische anzusehen,

wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung
oder Sitz im Inland hat. In den Fällen des Absatzes 1
Ziff, 6 Satz 2 sind Stückzinsen als inländischeKapital-
erträge anzusehen, wenn der Schuldner der Anleihe
oder Forderung und die die Kapitalerträge aus-
zahlende Stelle ($ 45 Abs. 3 Ziff.2) Wohnsitz, Ge-
schäftsleitung oder Sitz im Inland haben.

(5) Die Vorschriften des Absatzes 1-Ziff.3 bis 5
und des Absatzes 2 gelten nicht für Zinsen aus
Anleihen, die im Saarland ausgegeben worden sind.

$ 44
Bemessung und Entrichtung der Kapitalertragsteuer

in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 1 bis 5

(1) Die Kapitalertragsteuer beträgt
1. in den Fällen des $ 43

Abs. 1 Ziff. 1 und 2
2. in den Fällen des $ 43

Abs.1 Ziff,3 bis 5
der Kapitalerträge.

(2) (entfällt)
(3) Der Schuldner hat die Kapitalertragsteuer für

den Gläubiger einzubehalten. Er hat den Steuer-
abzug in dem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die
Kapitalerträge dem Gläubiger zufließen, und die
einbehaltenenSteuerabzügeinnerhalb einesMonats
an das Finanzamt abzuführen. Der Steuerabzug ist
auch dann vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge
beim Gläubiger zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständi-
ger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung
gehören.

(4} Dem Steuerabzug unterliegen die vollen
Kapitalerträge ohne Abzug.

(5) Der Gläubiger ist beim Steuerabzug vom
Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) Steuerschuldner.
Der Schuldner der Kapitalerträge haftet aber für
die Einbehaltung und Abführung der Kapitalertrag-
steuer. Der Gläubiger (Steuerschuldner) wird nur
in Anspruch genommen,
1. wenn der Schuldner die Kapitalerträge nicht vor-

schriftsmäßig gekürzt hat oder
2. wenn der Gläubiger weiß, daß der Schuldner die

einbehaltene Kapitalertragsteuer nicht vorschrifts-
mäßig abgeführt hat, und dies dem Finanzamt
nicht unverzüglich mitteilt.

25 vom Hundert,

30 vom Hundert
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(6) Dürch Rechtsverordnung kann angeordnet
werden, daß bei bestimmten Gruppen von Steuer-
pflichtigen vom Steuerabzug vom Kapitalertrag ab-
gesehen werden kann, wenn sichergestellt ist, daß
dem für die Veranlagung jeweils zuständigen
Finanzamt die Kapitalerträge, von denen hiernach
der Steuerabzug nicht vorgenommen worden ist,
bekanntwerden.

$ 45
Bemessung und Entrichtung der Kapitalertragsteuer

in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6

(1) In den Fällen des $ 43 Abs.1 Ziff. 6 beträgt
die Kapitalertragsteuer 25 vom Hundert der Kapital-
erträge, soweit nicht $ 44 Abs. 1 Ziff. 2 anzuwenden
ist.

(2) Steuerschuldner der Kapitalertragsteuer ist in
den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 1 der Inhaber,
in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 2 der Ver-
äußererder Teilschuldverschreibungoder der Forde-
rung.
(3) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle hat

die Kapitalertragsteuer für den Steuerschuldner ein-
zubehalten. Die die Kapitalerträge auszahlende
Stelle ist
1. in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 1

a) das Kreditinstitut mit Geschäftsleitungoder
Sitz im Inland oder die inländische Zweig-
stelle eines ausländischenKreditinstituts im
Sinne des $ 53 des Gesetzes über das Kredit-
wesen vom 10.Juli 1961 (Bundesgesetzbl.I
S.881) — inländisches Kreditinstitut —, das
die Kapitalerträge dem Gläubiger oder einer
Stelle im Ausland auszahlt oder gutschreibt
oder

b) der Schuldner der Kapitalerträge, wenn er
ohne Einschaltung eines inländischen Kredit-
instituts dem Gläubiger oder einer Stelle im
Ausland die Kapitalerträge auszahlt oder gut-
schreibt;

2. in den Fällen des $ 43 Abs. 1 Ziff.6 Satz 2 die
natürliche Person, Körperschaft, Personenvereini-
gung oder Vermögensmasse, die dem Veräußerer
die Stückzinsen auszahlt oder guischreibt.

(4) Der Steuerabzug ist vorzunehmen,
1. nach $ 43 Abs. 1 Ziff.6 Satz 1 Buchstabe a, wenn

a) eine Teilschuldverschreibung oder ein Anteil
an einer Sammelschuldbuchforderung bei einem
inländischen Kreditinstitut für eine natürliche
Person, die im Inland weder einen Wohnsitz
noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, ver-
wahrt oder verwaltet wird oder als Inhaber
einer Einzelschuldbuchforderung im öffent-
lichen Schuldbuch eine natürliche Person, die
im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren
gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingetragen ist,
und wenn die Kapitalerträge dem Inhaber der
Teilschuldverschreibung oder der Forderung
oder einer Stelle im Ausland ausgezahlt oder
gutgeschrieben werden, oder

b) eine Teilschuldverschreibung oder ein Anteil
an einer Sammelschuldbuchforderung nicht bei
einem inländischen Kreditinstitut verwahrt
oder verwaltet wird und der Gläubiger zwar
nachweist, daß er der Inhaber der Teilschuld-
verschreibung oder der Forderung ist, aber
nicht nachweist, daß er einen Wohnsitz oder
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland
hat, oder S

c) eine Teilschuldverschreibung, ein Anteil an
einer Sammelschuldbuchforderungoder eine
Einzelschuldbuchforderungals Inhaber zusteht
aa) einer Handelsgesellschaft, die im Inland

weder ihre Geschäftsleitung noch ihren
Sitz hat, oder

bb) einer GesellschaftdesbürgerlichenRechts
oder einer sonstigen Personenvereinigung,
wenn nicht nachgewiesen wird, daß alle
Beteiligten der Gesellschaft oder Per-
sonenvereinigung einen Wohnsitz oder
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland
haben;

2. nach $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 1 Buchstabe b, wenn
der Gläubiger nicht nachweist, daß er der In-
haber der Teilschuldverschreibung oder der For-
derung ist, oder daß er im Inland einen Wohn-
sitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat und
bei einer Teilschuldverschreibung, die bei einem
inländischen Kreditinstitut verwahrt wird, am
15.Tage vor derFälligkeit der Zinsen der Inhaber
der Teilschuldverschreibung gewesen ist;

3. nach $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 2, wenn der Veräuße-
rer nicht nachweist, daß er im Inland einen Wohn-
sitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Die Vorschrift der Ziffer 1 Buchstabe c gilt ent-
sprechend.

(5) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle hat
den Steuerabzug in dem Zeitpunkt vorzunehmen, in
dem die Kapitalerträge dem Gläubiger oder einer
Stelle im Ausland ausgezahlt oder gutgeschrieben
werden. Die innerhalb eines Kalendervierteljahrs
einbehaltenen Steuerabzüge sind jeweils bis zum
10. des dem Kalendervierteljahr folgenden Monats
an das Finanzamt abzuführen, das für die Besteue-
rung der die Kapitalerträge auszahlenden Stelle
nach dem Einkommen zuständig ist. $ 44 Abs. 3
letzter Satz und Abs. 4 sind anzuwenden.
. (6) Die die Kapitalerträge auszahlende Stelle
haftet für die Einbehaltung und Abführung der Ka-
pitalertragsteuer. In den Fällen des $43 Abs. 1 Ziff.6
Satz 1 Buchstabe b hat der Gläubiger weder einen
Anspruch auf Anrechnung ($ 47 Abs. 1 Ziff.2) noch
auf Erstattung der Kapitalertragsteuer, es sei denn,
daß ihm die Kapitalerträge als Nießbraucher oder
Pfandgläubiger, der zur Einziehung berechtigt ist,
zustehenund er nachweist,daß er und der Inhaber
der Teilschuldverschreibungoder der Forderung im
Zeitpunkt der Fälligkeit der Kapitalerträge einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im
Inland haben.Der Steuerschuldnerwird nur in An-
spruch genommen, wenn die die Kapitalerträge aus-
zahlende Stelle die Kapitalerträge nicht vorschrifts-
mäßig gekürzthat.



4. Veranlagung von Steuerpflichtigen
mit steuerabzugspflichtigen Einkünften

$ 46
Veranlagung bei Bezug

von Einküniten aus nichiselbständiger Arbeit

(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise
aus Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, von
denen ein Steuerabzug vorgenommenworden ist,
so wird eine Veranlagung stets durchgeführt, wenn
das Einkommen mehr als 24000 Deutsche Mark
beträgt.

(2) Bei Einkommen bis zu 24 000 Deutsche Mark
wird eine Veranlagung nur durchgeführt,
1. wenn die Einkünfte, von denen der Steuerabzug

vom Arbeitslohn nicht vorgenommen worden ist,
insgesamt mehr als 800 Deutsche Mark betragen;

2. wenn in dem Einkommen Einkünfte aus mehr als
einem Dienstverhältnis enthalten sind, die dem
Steuerabzug vom Arbeitslohn unterlegen haben,
und der zu versteuernde Einkommensbetrag ($32
Abs. 1)
a) bei Personen, bei denen die Einkommensteuer

nach $ 32a Abs.2 oder 3 zu ermitteln ist,
16 000 Deutsche Mark,

b) bei den nicht unter Buchstabe a fallenden Per-
sonen 8 000 Deutsche Mark

übersteigt;
3. wenn in den Einkünften aus nichtselbständiger

Arbeit eines Steuerpflichtigen Versorgungsbezüge
im Sinne des $ 19 Abs.3 aus mehr als einem
früheren Dienstverhältnis enthalten sind und die
Summe der Versorgungsbezüge des Steuerpflich-
tigen im Veranlagungszeitraum 9600 Deutsche
Mark übersteigt;

4. wenn nach$ 40Abs.1 Ziff, 5 bei der Berechnung
der Lohnsteuer ein sich voraussichtlich für den
Veranlagungszeitraum ergebender Verlust aus
Vermietung und Verpachtung vom Arbeitslohn
abgezogen worden ist;

5. wenn der Arbeitnehmer oder sein Ehegatte ge-
trennte Veranlagung nach $$ 26, 26a beantragt;

6. wenn die Veranlagung beantragt wird
a) zur Anwendung der Vorschriften des 8 34,
b) zur Berücksichtigung von Verlusten aus einer

anderen Einkunftsart als derjenigen aus nicht-
selbständiger Arbeit, falls die Einkünfte, von
denender Steuerabzugvom Arbeitslohn nicht
vorgenommen worden ist, zusammen einen
Verlustbetrag ergeben,

c) zur Berücksichtigung von Verlustabzügen
(810d),

d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer auf
die Steuerschuld.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Ziff. 2 bis 5 und 6
Buchstaben a, c und d ist ein Betrag in Höhe der
Einkünfte, von denen der Steuerabzug vom Arbeits-
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lohn nicht vorgenommen worden ist, vom Einkom-
men abzuziehen, wenn diese Einkünfte insgesamt
nicht mehr als 800 Deutsche Mark betragen.

(4) Liegen die Voraussetzungen der Absätze 1
und 2 nicht vor, so gilt die Einkommensteuer,die
auf die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
entfällt, für den Arbeitnehmer als abgegolten, wenn
seineHaftung erloschenist ($ 38Abs. 3).

(5) Durch Rechtsverordnung kann in den Fällen
des Absatzes 2 Ziff, 1 bis 5, in denen die Einkünfte,
von denen der Steuerabzugvom Arbeitslohn nicht
vorgenommen worden ist, den Betrag von 800 Deut-
sche Mark übersteigen, die Besteuerung so gemil-
dert werden, daß auf die volle Besteuerung dieser
Einkünfte stufenweise übergeleitet wird.

$ 46a
Besondere Behandlung von Einküniten

aus Land- und Forstwirtschaft,
Gewerbebetrieb oder Kapitalvermögen
im Sinne des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 5

Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Land-
und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder Kapital-
vermögen ist durch den Steuerabzug vom Kapital-
ertrag abgegolten, soweit es sich um Kapitalerträge
im Sinne des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 5 handelt und die
Haftung des Steuerpflichtigen erloschen ist. Auf An-
trag des Steuerpflichtigen ist von der Anwendung
des Satzes 1 abzusehenund die Veranlagung der
Einkünfte im Sinne des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 5 zu-
sammen mit den übrigen Einkünften vorzunehmen.
Dem Antrag ist zu entsprechen, auch wenn in Fällen
des $ 46 Abs. 2 Ziff. 1 die Grenze von 800 Deutsche
Mark nicht erreicht ist. $ 46 Abs.3 gilt bei einem
Arbeitnehmer entsprechend.

5. Abschlußzahlung

847
(1) Auf die Einkommensteuerschuld werden an-

gerechnet
1. die für den Veranlagungszeitraum entrichteten

Vorauszahlungen,
2. die durch Steuerabzug einbehaltenen Beträge, so-

weit sie auf die im Veranlagungszeitraum be-
zogenen Einkünfte entfallen.
(2) Ist die Einkommensteuerschuld größer als die

Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so ist der Unterschiedsbetrag, soweit er den
im Veranlagungszeitraumfällig gewordenen, aber
nicht entrichteten Vorauszahlungen entspricht, so-
fort, im übrigen innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten (Ab-
schlußzahlung).

(3) Ist die Einkommensteuerschuld kleiner als die
Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so wird der Unterschiedsbetrag nach Bekannt-
gabe des Steuerbescheids dem Steuerpflichtigen nach
seiner Wahl entweder auf seine Steuerschuld gut-
geschriebenoder zurückgezahlt.
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VI. BesteuerungnachdemVerbrauch
$ 48

(1) Der Steuerpflichtige kann nach dem Verbrauch
besteuert werden, wenn der Verbrauch im Kalen-
derjahr 10000 Deutsche Mark überstiegen hat und
um mindestens die Hälfte höher ist als das Ein-
kommen. Der Betrag von 10000 Deutsche Mark
erhöht sich um je 2000 Deutsche Mark für jedes
Kind, für das dem Steuerpflichtigenein Kinderfrei-
betrag nach $ 32Abs. 2 zustehtoder gewährt wird.

(2) Zum Verbrauch gehören alle Aufwendungen
des Steuerpflichtigen für seinen Haushalt und für
seine Lebensführungund die Lebensführungseiner
Angehörigen.

(3) Zum Verbrauch gehören nicht

1. die Sonderausgaben ($ 10 Abs. 1);

2. die Steuern vom Einkommen und sonstige Per-
sonensteuern;

3. Ausgaben für Aussteuern oder Ausstattungen,
soweit sie das den Verhältnissen des Steuer-
pflichtigen entsprechende Maß nicht überstiegen
haben;

4. Ausgaben für politische, künstlerische, mildtätige,
kirchliche, religiöse, wissenschaftliche und ge-
meinnützige Zwecke;

5. Ausgaben, die durch Krankheiten, Todesfälle oder
Unglücksfälle oder durch körperliche oder gei-
stige Gebrechen verursacht sind;

6. Aufwendungen, die durch Geburt eines Kindes
entstanden sind;

?. außerordentliche Aufwendungen, die durch den
Unterhalt oder die Erziehung eines Kinders oder
den Unterhalt eines bedürftigen Angehörigen
entstanden sind;

8. Aufwendungen aus sozialen Beweggründen für
Arbeitnehmer oder frühere Arbeitnehmer oder
für ihre Angehörigen;

9. der Teil des Verbrauchs, den der Steuerpflichtige
bestrittenhat
a) aus Einkommen, das er in den letzten drei

Jahren versteuert, aber nicht verbraucht hat,

b) aus Einnahmen, die nach $$ 3 bis 3b steuer-
frei sind, oder aus Bezügen, die dem Steuer-
pflichtigen nach $ 22 Ziff. 1 Satz 2 nicht zu-
zurechnen sind.

(4) Die Einkommensteuer nach dem Verbrauch
beträgt nur die Hälfte der Steuer, die sich aus der
Einkommensteuertabelle ergibt. Wenn der sich da-
nach ergebende Steuerbetrag geringer ist als der
Steuerbetrag, der sich bei Zugrundelegung des Ein-
kommens ergeben würde, so ist der Besteuerung
nicht der Verbrauch, sondern das Einkommen zu-
grundezu legen.

VI. Besteuerung
beschränkt Steuerpflichtiger

$ 49
BeschränktsteuerpflichtigeEinkünite

(1) Inländische Einkünfte im Sinne der beschränk-
ten Einkommensteuerpflicht ($ 1 Abs. 2) sind
1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen Land-

und Forstwirtschaft ($$ 13, 14);
2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb ($$ 15, 16), für den

im Inland eine Betriebstätte unterhalten wird
oder ein ständiger Vertreter bestellt ist, und Ein-
künfte aus der Veräußerung eines Anteils an
einer inländischen Kapitalgesellschaft ($ 17);

3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit ($ 18), die im
Inland ausgeübt oder verwertet wird oder wor-
den ist;

die im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder
worden ist, und Einkünfte, die aus inländischen
öffentlichen Kassen einschließlich der Kassen der
Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bun-
desbankmit Rücksichtauf ein gegenwärtigesoder
früheres Dienstverhältnis gewährt werden;

Abs.1 Ziff. 1 und 2, wenn der Schuldner Wohn-
sitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat, und
Einkünfte im Sinne des $ 20 Abs. 1 Ziff.3 und 4,
wenn
a) dasKapitalvermögen durch inländischen Grund-

besitz, durch inländische Rechte, die den Vor-
schriften des bürgerlichen Rechts über Grund-
stücke unterliegen, oder durch Schiffe, die in
ein inländisches Schiffsregister eingetragen
sind, unmittelbar oder mittelbar gesichert ist,

b) das Kapitalvermögen in Anleihen und Forde-
rungen besteht, die in ein öffentliches Schuld-
buch eingetragen oder über die Teilschuld-
verschreibungen ausgegeben sind, und der
Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder
Sitz im Inland hat. Das gilt nicht
aa) für Kapitalerträge aus Anleihen, bei denen

der Steuerabzugvom Kapitalertrag nach
$ A3 Abs. 1 Ziff. 6 letzter Satz nicht vorzu-
nehmen ist,

bb) für Kapitalerträge aus festverzinslichen
Wertpapierenim Sinnedes $ 43Abs.1
Ziff. 3 bis 5 (ausgenommenWandelanlei-
hen und Gewinnobligationen) und

cc) für Kapitalerträge, die Personen im Sinne
des $ 1 Abs. 3 zufließen;

6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
($21), wenn das unbewegliche Vermögen, die
Sachinbegriffe oder Rechte im Inland belegen
oder in ein inländisches Öffentliches Buch oder
Register eingetragen sind oder in einer inländi-
schen Betriebstätte verwertet werden;

7. sonstige Einkünfte im Sinne des $22 Ziff. 1, soweit
sie dem Steuerabzug unterworfen werden;



8. sonstige Einkünfte im Sinne des $22 Ziff. 2, soweit
es sich um Spekulationsgeschäfte mit inländischen
Grundstückenoder mit inländischenRechtenhan-
delt, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstücke unterliegen.
(2) Abweichend von Absatz 1 Ziff.2 sind Ein-

künfte steuerfrei, die einSteuerpflichtiger mit Wohn-
sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in einem aus-
ländischen Staat durch den Betrieb eigener oder
gecharterter Schiffe oder Luftfahrzeuge aus einem
Unternehmen bezieht, dessen Geschäftsleitung sich
in dem ausländischen Staat befindet. Voraussetzung
für die Steuerbefreiung ist, daß dieser ausländische
Staat Steuerpflichtigen, die ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des
Grundgesetzes oder Berlin (West) haben, eine ent-
sprechende Steuerbefreiung für derartige Einkünfte
gewährt.

$ 50
Sondervorschriftenfür beschränktSteuerpflichtige

(1) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Betriebs-
ausgaben ($ 4 Abs.4 bis 6) oder Werbungskosten
($ 9) nur insoweit abziehen, als sie mit inländischen
Einkünften in wirtschaftlickem Zusammenhang
stehen. Die Vorschrift des $ 10 ist nur hinsichtlich
der als Sonderausgaben abzugsfähigen Teile der
Vermögensabgabe anzuwenden. Die Vorschrift des
$ 10d ist nur anzuwenden, wenn die in dieser Vor-
schrift bezeichneten Verluste in wirtschaftlichem Zu-
sammenhang mit inländischen Einkünften stehen
und der Gewinn auf Grund im Inland ordnungs-
mäßig geführten Bücher nach $ 4 Abs. 1 oder nach
$ 5 ermittelt wird. Die Vorschriften des %34 sind
nur insoweit anzuwenden, als sie sich auf Gewinne
aus der Veräußerung eines land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebs ($ 14), eines Gewerbebetriebs (8 16),
einer wesentlichen Beteiligung ($ 17) oder auf Ver-
äußerungsgewinne imSinne des $18 Abs. 3 beziehen.
Die übrigen Vorschriften der $$ 10 und 34 und die
Vorschriften der $$ 9a, 10c, 32, 32 a Abs. 3, 88 33
und 33 a sind nicht anzuwenden.

(2) Bei Einkünften, die dem Steuerabzug unter-
liegen, und bei Einkünften im Sinne des $ 20 Abs. 1
Ziff.3 und 4 ist für beschränkt Steuerpflichtige ein
Ausgleich ($ 2 Abs.2) mit Verlusten aus anderen
Einkunftsarten nicht zulässig.
(3) Die Einkommensteuer bemißt sich bei be-

schränkt Steuerpflichtigen, die veranlagt werden,
nach $ 32a Abs.1; dabei ist ein Sonderfreibetrag
von 840 Deutsche Mark vom Einkommen abzu-
ziehen. Die Einkommensteuer beträgt mindestens
25 vom Hundert des Einkommens.

(4) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem
Steuerabzug vom Arbeitslohn oder vom Kapital-
ertrag oder dem Steuerabzugauf Grund des $ 50a
unterliegen, gilt bei beschränkt Steuerpflichtigen
durch den Steuerabzug als abgegolten, wenn die
Einkünfte nicht Betriebseinnahmen eines inländi-
schen Betriebs sind. Die Höhe der Lohnsteuer wird
durch Rechtsverordnung bestimmt.

(5) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer bei
beschränkt Steuerpflichtigen ganz oder zum Teil er-
lassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn
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es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig
ist oder eine gesonderte Berechnung der Einkünfte
besonders schwierig ist.

(6) Die Absätze 1 bis 5 mit Ausnahme des Ab-
satzes3 Satz 2 gelten auch im Fall des $ 1 Abs. 3.

8 50a
Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen

(1) Bei beschränkt steuerpflichtigen Mitgliedern
des Aufsichtsrats (Verwaltungsrats) von inländi-
schen Aktiengesellschaften,Kommanditgesellschaf-
ten auf Aktien, Berggewerkschaften, Gesellschaften
mit beschränkter Haftung und sonstigen Kapital-
gesellschaften, Genossenschaften und Personenver-
einigungen des privaten und des öffentlichen Rechts,
bei denen die Gesellschafter nicht als Unternehmer
(Mitunternehmer) anzusehen sind, unterliegen die
Vergütungen jeder Art, die ihnen von den genann-
ten Unternehmungen für die Überwachung der Ge-
schäftsführung gewährt werden (Aufsichtsratsver-
gütungen), dem Steuerabzug (Aufsichtsratsteuer).

(2) Die Aufsichtsratsteuer beträgt
30 vom Hundert der Aufsichtsratsvergütungen,

wenn der Empfänger die Steuer trägt, und
42,85vom Hundert des an das Aufsichtsratsmit-

glied tatsächlich ausgezahlten Betrags, wenn
das Unternehmen die Steuer übernimmt.

(3) Dem Steuerabzugunterliegt der volle Betrag
der Aufsichtsratsvergütung ohne jeden Abzug. Wer-
den Reisekosten (Tagegelder und Fahrtauslagen}
besonders gewährt, so gehören sie zu den Aufsichts-
ratsvergütungen nur insoweit, als sie die tatsäch-
lichen Auslagen übersteigen.

(4) Die Einkommensteuer wird bei beschränkt
Steuerpflichtigen imWege des Steuerabzugs erhoben
a) bei Einkünften aus der Ausübung oder Verwer-

tung einer Tätigkeit als Künstler, Berufssportler,
Schriftsteller, Journalist oder Bildberichterstatter,
einschließlich solcher Tätigkeiten für den Rund-
funk oder Fernsehfunk ($ 49 Abs. 1 Ziff. 2 bis 4),

b) bei Einkünften, die aus Vergütungen für die
Nutzung oder das Recht auf Nutzung von Ur-
heberrechtenund gewerblichenSchutzrechtenso-
wie von Plänen, Mustern, Verfahren und ge-
werblichen Erfahrungen und Kenntnissen her-
rühren ($49Abs.1 Ziff. 2, 3 und 6).

Der Steuerabzug beträgt
25 vom Hundert der Einnahmen,

wenn der beschränkt Steuerpflichtige,
und

33,33vom Hundert der Einnahmen,
wenn der Schuldner

die Steuer trägt.
Soweit eine Tätigkeit im Sinne des Buchstaben a im
Inland ausgeübt wird oder ausgeübt worden ist,
beträgt der Steuerabzug jedoch nur

15 vom Hundert der Einnahmen,
wenn der beschränktSteuerpflichtige,
und

17,65vom Hundert der Einnahmen,
wenn der Schuldner

die Steuerträgt.
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(5) Der Schuldner der Aufsichisratsvergütung (Ab-
satz 1) oder der Vergütungen (Absatz 4) hat den
Steuerabzug für Rechnung des beschränkt steuer-
pflichtigen Gläubigers (Steuerschuldner) in dem Zeit-
punkt vorzunehmen, in dem die Aufsichtsratsver-
gütung oder die Vergütungen dem Gläubiger zu-
fließen. Er hat die innerhalb eines Kalenderviertel-
jahrs einbehaltene Steuer jeweils bis zum 10. des
dem Kalendervierteljahr folgenden Monats an das
für ihn zuständige Finanzamt abzuführen. Der
beschränkt Steuerpflichlige ist beim Steuerabzug
von Aufsichtsratsvergütungen ode' von Vergütun-
gen Steuerschuldner. Der Schuldneı der Aufsichts-
ratsvergülungen oder der Vergütungen haftet aber
für die Einbehaltung und Abführung der Steuer.
Der Steuerschuldner wird nur in Anspruch ge-
nommen,
1. wenn der Schuldner der Aufsichtsratsvergütung

oder der Vergütungen diese nicht vorschrifts-
mäßig gekürzt hat oder

2. wenn der beschränkt steuerpflichtige Gläubiger
weiß, daß der Schuldner die einbehaltene Steuer
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat, und dies
dem Finanzamt nicht unverzüglich mitteilt.
(6) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt wer-

den, daß bei Vergütungen für die Nutzung oder das
Recht auf Nutzung von Urheberrechten (Absatz A
Buchstabe b), wenn die Vergütungen nicht unmittel-
bar an den Gläubiger, sondern an einen Beauftrag-
ten geleistet werden, an Stelle des Schuldners der
Vergütung der Beauftragte die Steuer einzubehalten
und abzuführen hat und für die Einbehaltung und
Abführung haftet.

(7) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer
von beschränkt steuerpflichtigen Einkünften, soweit
diese nicht bereits dem Steuerabzug unterliegen, im
Wege des Steuerabzugs erheben, wenn dies zur
Sicherstellungdes Steueranspruchszweckmäßigist.
Das Finanzamt bestimmt hierbei die Höhe des
Steuerabzugs.

VII. Ermächtigungs-
und Schlußvorschriften

$ 51
Ermächtigung

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Bundesrates
1. zur Durchführung dieses Gesetzes Rechtsverord-

nungen zu erlassen, soweit dies zur Wahrung
der Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung, zur
Beseitigung von Unbilligkeiten in Härtefällen
oder zur Vereinfachung des Besteuerungsverfah-
rens erforderlich ist, und zwar:
a) über die Abgrenzung der Steuerpflicht,
b) über die Ermittlung der Einkünfte und die

Feststellung des Einkommens einschließlich
der abzugsfähigen Beträge,

c) über die Veranlagung, die Anwendung der
Tarifvorschriften und die Regelung der Steuer-
entrichtung einschließlich der Steuerabzüge,

d) über die Besteuerung der beschränkt Steuer-
pflichtigen einschließlich eines Steuerabzugs;

2. Vorschriften durchRechtsverordnungzu erlassen
a) über die sich aus der Aufhebung oder Ände-

rung von Vorschriften dieses Gesetzes erge-
benden Rechtsfolgen, soweit dies zur Wah-
rung der Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung
oder zur Beseitigung von Unbilligkeiten in
Härtefällen erforderlich ist;

b) nach denen für jeweils zu bestimmende Wirt-
schaftsgüter des Umlaufsvermögens eine den
steuerlichen Gewinn mindernde Rücklage für
Preissteigerungen in Höhe eines Vomhundert-
satzes des sich nach $ 6 Abs. 1 Ziff. 2 Satz 1
ergebenden Werts dieser Wirtschaftsgüter
zugelassen werden kann, wenn ihre Börsen-
oder Marktpreise (Wiederbeschaffungspreise)
amBilanzstichtaggegenüberdenBörsen-oder
Marktpreisen(Wiederbeschaffungspreisen)am
vorangegangenen Bilanzstichtag wesentlich
gestiegen sind. Der Vomhundertsatz ist nach
dem Umfang dieser Preissteigerung zu be-
stimmen; dabei ist ein angemessener Teil der
Preissteigerung unberücksichtigt zu lassen.
Die Rücklage für Preissteigerungen ist spä-
testens bis zum Ende des auf die Bildung
folgenden sechsten Wirtschaftsjahrs gewinn-
erhöhend aufzulösen. Bei wesentlichen Preis-
senkungen, die auf die Preissteigerungen im
Sinne des Satzes 1 folgen, kann die volle oder
teilweise Auflösung der Rücklage zu einem
früheren Zeitpunkt bestimmt werden;

c) über eine Beschränkung des Abzugs von
Ausgaben zur Förderung steuerbegünstigter
Zwecke im Sinne des $ 10b auf Zuwendungen
an bestimmte Körperschaften, Personenver-
einigungen oder Vermögensmassen sowie
über eine Anerkennung gemeinnütziger
Zwecke als besonders förderungswürdig;

d) über eine Ermäßigung der Einkommensteuer
bis auf die Hälfte bei Einkünften, die freie
Erfinder aus volkswirtschaftlich wertvollen
Versuchenoder Erfindungenhaben,und über
den Abzug der durch die Erfindertätigkeit ver-
ursachten Aufwendungen und Verluste sowie
über das zeitliche Ausmaß dieser Begünsti-
gungen;

e) über eine Ermäßigung der Lohnsteuer bis auf
die Hälfte für Vergütungen, die Arbeit-
geber ihren Arbeitnehmern für schutzfähige
und aus der Arbeit des Arbeitnehmers im
Betrieb entstandeneErfindungen zahlen, so-
wie über die Abgeltung der Einkommensteuer
im Fall der Veranlagung;

f} über die volle oder teilweise Steuerfreiheit
von Prämien für Verbesserungsvorschläge,
die Arbeitgeber an ihre Arbeitnehmer zahlen,
soweit sich die Prämie in mäßigem Rahmen
hält und Mißbräuche ausgeschlossen sind;

g) über die Festsetzung abweichender Voraus-
zahlungstermine;

h) nach denen Steuerpflichtige, die eine im be-
sonderen Maße der minderbemittelten Bevöl-
kerung dienende private Krankenanstalt
betreiben, der Abnutzung unterliegende Wirt-
schaftsgüter, die zum Anlagevermögen dieser
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Anstalten gehören, in Höhe eines Vomhun-
dertsatzes der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten abschreiben können;
über die Abschreibungsfreiheit zur Förderung
des Baues von Landesarbeiterwohnungen und
über eine Steuerermäßigungbeim Bau von
Heuerlings- und Werkwohnungen für länd-
liche Arbeiter;
über eine Abschreibungsfreiheil oder Steuer-
ermäßigungen für bestimmteWirtschaftsge-
bäude, für Um- und Ausbauten an Wirt-
schaftsgebäuden, für Hofbefestigungen und
Wirtschaftswege, für bestimmte bewegliche
Güter des Anlagevermögens einschließlich
Betriebsvorrichtungenbei buchführendenund
nichtbuchführenden Land- und Forstwirten.
Dabei ist für diese Wirtschaftsgebäude sowie
für Um- und Ausbaulen von einer höchstens
30jährigen Nutzungsdauer auszugehen. Die
Abschreibungsfreiheit oder Steuerermäßigung
kann auch bei Zuschüssen zur Finanzierung
der Anschaffung oder Herstellung von Wirt-
schaftsgütern imSinne desSatzes1 zugelassen
werden, wenn mit den Zuschüssen ein Recht
auf Mitbenutzung dieser Wirtschaftsgüter er-
worben wird. Die Abschreibungsfreiheitoder
Steuerermäßigung auf Grund der vorstehen-
den Fassung dieser Ermächtigung kann erst-
mals für Wirtschaftsjahre zugelassen werden,
die im Veranlagungszeitraum 1964beginnen;
über Sonderabschreibungen bei Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens, die unmittelbar
und ausschließlich dazu dienen, Schädigungen
durch Abwässer zu verhindern, zu beseitigen
oder zu verringern, und die in der Zeit vom
1. Januar 1955bis zum 31.Dezember 1970von
Steuerpflichtigen, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßigerBuchführungnach$4 Abs. 1
oder $ 5 ermitteln, angeschafft oder her-
gestellt werden. Voraussetzung ist, daß die
Anschaffung oder Herstellung der Wirtschafts-
güter im Öffentlichen Interesse erforderlich
ist. Die Sonderabschreibungen können im
Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstel-
lung und in den vier folgenden Wirtschafts-
jahren neben den Absetzungen für Abnutzung
nach $ 7 in Anspruch genommen werden, und
zwar
bei beweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Sie können bereits für Anzahlungen auf An-
schaffungskosten und für Teilherstellungs-
kosten zugelassen werden. Die Sonder-
abschreibungen können auch bei Zuschüssen
zur Finanzierung der Anschaffung oder Her-
stellung von Wirtschaftsgütern im Sinne des
Satzes 1 zugelassen werden, wenn mit den
Zuschüssen ein Recht auf Mitbenutzung dieser
Wirtschaftsgüter erworben wird. Bei Wirt-
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schaftsgütern, für die von den Sonderabschrei-
bungen Gebrauch gemacht wird, sind die Ab-
setzungen für Abnutzung nach $ 7 in gleichen
Jahresbeträgen vorzunehmen. Die Sonder-
abschreibungen sind nicht zuzulassen für
Wirtschaftsgüter, die im Rahmen der Neu-
errichtung von Betrieben oder Betriebstätten
angeschafft oder hergestellt werden;
nach denen jeweils zu bestimmende Wirt-
schaftsgüter des Umlaufsvermögens auslän-
discher Herkunft, welche die nachstehend be-
zeichnetenVoraussetzungenerfüllen undnach
dem Erwerb weder bearbeitet noch verarbei-
tet worden sind, statt mit dem sich nach $ 6
Abs.1 Ziff.2 ergebendenWert mit dem fol-
genden Wert angesetzt werden können:
aa) Wirtschaftsgüter, deren Preis auf dem

Weltmarkt wesentlichen Schwankungen
unterliegt, mit einem Wert, der bis zu
20 vom Hundert unter den Anschaffungs-
kosten oder dem niedrigeren Börsen-
oder Marktpreis (Wiederbeschaffungs-
preis) des Bilanzstichtags liegt,
Wirtschaftsgüter,die wegen ihrer beson-
deren volkswirtschaftlichen Bedeutung
zur Deckung des Bedarfs der deutschen
Wirtschaft erforderlich sind (Waren des
volkswirtschaftlich vordringlichen Be-
darfs), mit einem Wert, der bei einem
Mehrbestand an diesen Waren bis zu 30
vom Hundert und bei dem übrigen Be-
stand bis zu 20 vom Hundert unter den
Anschaffungskosten oder dem niedrige-
ren Börsen- oder Marktpreis (Wieder-
beschaffungspreis) des Bilanzstichtags
liegt; statt des Abschlags auf einen Mehr-
bestand kann bei den einzelnen Waren
desvolkswirtschaftlichvordringlichenBe-
darfs ein Abschlag bis zu 30 vom Hundert
von den Anschaffungskosten oder dem
niedrigeren Börsen- oder Marktpreis (Wie-
derbeschaffungspreis) des Bilanzstichtags
zugelassen werden, soweit diese Waren
im Geltungsbereich dieses Gesetzes neben
den handelsüblichen Vorräten eingelagert
werden und nur unter besonders zu be-
stimmenden Bedingungen dem Lager
(Sonderlager) entnommen werden kön-
nen.
Ein Mehrbestand ist anzunehmen, soweit
der mengenmäßige Bestand der Waren
am Schluß des Wirtschaftsjahrs im ein-
zelnen und insgesamt den Bestand an
einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt,
der nach dem 31.Dezember 1954 liegt,
übersteigt. Hierbei sind nur Waren zu
berücksichtigen, die sich im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes befinden.

bb)

Der Wertansatz nach Doppelbuchstabe bb
kann nur in Wirtschaftsjahren zugelassen
werden, die vor dem1. Januar 1968 enden.
Erfüllen Wirtschaftsgüter die Voraussetzun-
gen zu Doppelbuchstabe aa und zu Doppel-
buchstabe bb, so kann der Wertansatz nach
Wahl des Steuerpflichtigen entweder nach
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Doppelbuchstabe aa oder nach Doppelbuch-
stabe bb zugelassen werden. Für Wirtschafts-
güter, für die das Land Berlin vertraglich das
mit der Einlagerung verbundene Preisrisiko
übernommen hat, ist ein Wertansatz nach
Doppelbuchstabe aa oder nach Doppelbuch-
stabe bb nicht zulässig;

aa) im Tiefbaubetrieb des Steinkohlen-, Pech-
kohlen-, Braunkohlen- und Erzbergbaus
bei Wirtschaftsgütern des Anlagever-
mögens unter Tage und bei bestimmten
mit dem Grubenbetrieb unter Tage in
unmittelbarem Zusammenhang _ stehen-
den, der Förderung, Seilfahrt, Wasser-
haltung und Wetterführung sowie der
Aufbereitung des Minerals dienenden
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens
über Tage, soweit die Wirtschaftsgüter
für die Errichtung von neuen Förder-
schachtanlagen, auch in Form von An-
schlußschachtanlagen,
für die Errichtung neuer Schächte sowie
die Erweiterung des Grubengebäudes
und den durch Wasserzuflüsse aus still-
liegenden Anlagen bedingten Ausbau
derWasserhaltungbestehenderSchacht-
anlagen,
für Rationalisierungsmaßnahmen in der
Hauptschacht-, Blindschacht-, Strecken-
und Abbauförderung, im Streckenvor-
trieb, in der Gewinnung, Versatzwirt-
schaft, Seilfahrt, Wetterführung und
Wasserhaltung sowie in der Aufberei-
tung,
für die Zusammenfassung von mehre-
ren Förderschachtanlagen zu einer ein-
heitlichen Förderschachtanlage
und
für den Wiederaufschluß stilliegender
Grubenfelder und Feldesteile,

bb) im Tagebaubetrieb des Braunkohlen- und
Erzbergbaus
bei bestimmten Wirtschaftsgütern des
beweglichen Anlagevermögens (Gruben-
aufschluß, Großgeräte und im Erzbergbau
auch Aufbereitungsanlagen), die für die
Erschließung neuer Tagebaue und beim
Übergang zum Tieftagebau für die Frei-
legungund Gewinnungder Lagerstätte

von Steuerpflichtigen, die den Gewinn auf
Grund ordnungsmäßiger Buchführung nach
$ 5 ermitteln, nach dem31. Dezember 1955
ganz oder zum Teil angeschafft oder herge-
stellt werden. Voraussetzung für die Inan-
spruchnahme der Sonderabschreibungen ist,
daß mit der Durchführung der bezeichneten
Vorhaben vor dem 1. Januar 1961 begonnen
und ihre Förderungswürdigkeit von der ober-
sten Landesbehörde für Wirtschaft im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für Wirt-
schaft bescheinigt worden ist. An die Stelle
des 1. Januar 1961tritt für die in Doppelbuch-

stabe aa bezeichneten Vorhaben der 1. Januar
1968.Die Sonderabschreibungenkönnen im
Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Her-
stellung und den vier folgenden Wirtschafts-
jahren
bei beweglichenWirtschaftsgüterndes
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert
und beiunbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten in
Anspruch genommenwerden. Daneben sind
die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 vor-
zunehmen. Von den Sonderabschreibungen
darf nicht mehr Gebrauch gemacht werden
für Wirtschaftsgüter, die bei der Errichtung
von neuen Förderschachtanlagen (auch im Zu-
sammenhang mit dem Wiederaufschluß still-
liegender Grubenfelder und Feldesteile), je-
dochnicht in der Form von Anschlußschacht-
anlagen, nach dem 31.Dezember 1970 und in
den übrigen Fällen nach dem31. Dezember
1965 angeschafft oder hergestellt werden. An
die Stelle des 31.Dezember1965tritt bei be-
günstigten Vorhaben, mit deren Durchführung
nach dem 31.Dezember 1960 begonnen wor-
den ist, der 31.Dezember1968.Bei nachdie-
sen Stichtagen angeschafften oder hergestell-
ten Wirtschaftsgütern können die Sonder-
abschreibungen für die vor diesen Stichtagen
aufgewendeten Anzahlungen auf Anschaf-
fungskosten oder Teilherstellungskosten zu-
gelassen werden. Bei Wirtschaftsgütern, für
die von den Sonderabschreibungen Gebrauch
gemacht wird, sind die Absetzungen für Ab-
nutzung nach $ 7 in gleichen Jahresbeträgen
vorzunehmen.
Bei den begünstigten Vorhaben im Tagebau-
betrieb des Braunkohlen- und Erzbergbaus
kann außerdem zugelassen werden, daß die
vor dem1. Januar 1966aufgewendeten Kosten
für den Vorabraum bis zu 50 vom Hundert
als sofort abzugsfähige Betriebsausgaben be-
handelt werden;
über Sonderabschreibungen bei beweglichen
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die
unmittelbar und ausschließlich dazu dienen,
die Verunreinigung der Luft zu verhindern,
zu beseitigen oder zu verringern, und die in
der Zeit vom 1. Januar 1957 bis zum31. De-
zember 1970 von Steuerpflichtigen, die den
Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung nach $ 4 Abs. 1 oder $ 5 ermitteln, an-
geschafft oder hergestellt werden; die Sonder-
abschreibungen können auch zugelassen wer-
den, wenn auf Grund behördlicher Anord-
nung ausschließlich aus Gründen der Luftrein-
haltung bei Feuerungs- oder Dampfkesselan-
lagen sowie bei Anlagen, bei denen durch
chemische Verfahren Luftverunreinigungen
entstehen, Umstellungen oder Veränderungen
vorgenommen oder Schornsteine errichtet
oder aufgestockt werden. Die Sonderabschrei-



bungen können im Wirtschaftsjahr der An-
schaffungoder Herstellung und in den vier
folgenden Wirtschaftsjahren neben den
Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 bis zu
insgesamt 50 vom Hundert der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten in Anspruch genom-
men werden. Sie können bereits für Anzah-
lungen auf Anschaffungskostenund für Teil-
herstellungskosten zugelassen werden. Bei
Wirtschaftsgütern, für die von den Sonder-
abschreibungenGebrauchgemachtwird, sind
die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 in
gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen. Vor-
aussetzung für die Inanspruchnahme der Son-
derabschreibungen ist, daß die Anschaffung
oder Herstellung der Wirtschaftsgüter im
öffentlichen Interesse erforderlich ist. Die
Sonderabschreibungen sind nicht zuzulassen
für Wirtschaftsgüter, die im Rahmen der Neu-
errichtung von Betrieben oder Betriebstätten
angeschafft oder hergestellt werden;
über die Bemessung der Absetzungen für Ab-
nutzung oder Substanzverringerung bei nicht
zu einem Betriebsvermögen gehörenden Wirt-
schaftsgütern, die vor dem 21. Juni 1948 an-
geschafft oder hergestellt oder die unentgelt-
lich erworben worden sind. Hierbei kann be-
stimmt werden, daß die Absetzungen für Ab-
nutzung oder Substanzverringerung nicht
nach den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten,sondernnachHilfswerten (am21.Juni
1948 maßgebender Einheitswert, Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten des Rechts-
vorgängers abzüglich der von ihm vorgenom-
menen Absetzungen, fiktive Anschaffungs-
kosten an einem noch zu bestimmenden Stich-
tag) zu bemessen sind. Zur Vermeidung von
Härten kann zugelassen werden, daß an Stelle
der Absetzungen für Abnutzung, die nach
dem am 21. Juni 1948maßgebenden Einheits-
wert zu bemessen sind, der Betrag abgezogen
wird, der für dasWirtschaftsgut in demVer-
anlagungszeitraum 1947 als Absetzung für
Abnutzung geltend gemacht werden konnte.
Für das Land Berlin tritt in den Sätzen 1 bis 3
an die Stelle des 21. Juni 1948 jeweils der
1.April 1949;
über erhöhte Absetzungen bei Aufwendungen
für den Einbau von Anlagen und Einrichtun-
gen im Sinne des $ 40 Abs. 1 Buchstaben a
bis d sowie f und g des Zweiten Wohnungs-
baugesetzes in der Fassung vom 1.August
1961 (Bundesgesetzbl.I S. 1121), geändert
durch das Gesetz über Wohnbeihilfen vom
29. Juli 1963 (Bundesgesetzbl. I S. 508), — im
Saarland imSinne des $21Abs. 1 Buchstabena
bis d sowie f und g des Gesetzes Nr. 696,
Wohnungsbaugesetz für das Saarland, in der
Fassung vom 26.September 1961 (Amtsblatt
des Saarlandes S.591), geändert durch das
Gesetz über Wohnbeihilfen vom 29. Juli 1963
(Bundesgesetzbl.I S. 508),— von Fahrstuhl-
anlagenbei Gebäudenmit mehr als vier Ge-
schossen und von Heizungs- und Warmwas-
seranlagen sowie für den Umbau von Fenstern
und Türen und für den Anschluß an die Kana-

s)

v

lisation oder die Wasserversorgung.Voraus-
setzung für die Gewährung der erhöhte..
Absetzungen ist, daß die Gebäude nicht zu
einem Betriebsvermögen gehören, überwie-
gend Wohnzwecken dienen und vor dem
21. Juni 1948 fertiggestellt worden sind. Die
Voraussetzung, daß die Gebäude vor dem
21.Juni 1948fertiggestellt worden sind, ent-
fällt bei Aufwendungen für den Anschluß an
die Kanalisation oder die Wasserversorgung,
wenn der Anschlußnichtschonim Zusammen-
hang mit der Errichtung des Gebäudesmög-
lich war. Die erhöhten Absetzungen dürfen
jährlich 10 vom Hundert der Aufwendungen
nicht übersteigen;
nach denen Steuerpflichtige größere Aufwen
dungen für die Erhaltung von nicht zu einem
BetriebsvermögengehörendenGebäuden,die
überwiegend Wohnzwecken dienen, abwei-
chend von $ 11 Abs. 2 auf zwei bis fünf Jahre
gleichmäßig verteilen können;

nach denen bei einer sich abzeichnenden ge-
samtwirtschaftlichen Konjunkturabschwä-
chung,die eine nachhaltigeVerringerung der
Umsätze oder der Beschäftigung erwarten
läßt, insbesondere bei einem erheblichen
Rückgang der Nachfrage, zur Förderung der
Investitionstätigkeit bei abnutzbaren Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens im Wirt-
schaftsjahrder Anschaffungoder Herstellung
neben den nach $ 7 zu bemessenden Abset-
zungen für Abnutzung eine Sonderabschrei-
bung vorgenommenwerden kann. Die Son-
derabschreibungdarf nur zugelassenwerden
aa) für Wirtschaftsgüter, die innerhalb eines

jeweils festzusetzenden Zeitraums, der
ein Jahr nicht übersteigen darf (Begün-
stigungszeitraum), angeschafft oder her-
gestellt werden,

bb) für Wirtschaftsgüter, die innerhalb des
Begünstigungszeitraums bestellt und an-
gezahlt werden oder mit deren Herstel-
lung innerhalb des Begünstigungszeit-
raums begonnen wird, wenn sie innerhalb
eines weiteren Jahres, bei Schiffen inner-
halb zweier weiterer Jahre, geliefert oder
fertiggestelltwerden.

Die Sonderabschreibungdarf bei beweglichen
Wirtschaftsgütern bis zu 10 vom Hundert und
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern bis zu
5 vom Hundert der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten zugelassen werden.
Rechtsverordnungen auf Grund dieser Er-
mächtigung bedürfen auch der Zustimmung
des Bundestages;
über die Abzugsfähigkeit von Ausgaben bei
der Vollblutzucht außerhalb eines land- und
forstwirtschaftlichen oder gewerblichen Be-
triebs, sofern mindestens zwei Zuchtstuten
gehalten werden. In diesen Fällen sind die
nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben
für Zuchtstutenund höchstens drei weitere
Vollblutpferde je Zuchtstuteals Verluste bei
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den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
bis zu einem Höchstbetrag von 5 000 Deutsche
Mark je Pferd zu behandeln;
über Sonderabschreibungen bei abnutzbaren
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die
der Forschung und Entwicklung dienen und
vor dem 1. Januar 1971von Steuerpflichtigen,
die den Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger
Buchführung nach $ 4 Abs.1 oder $ 5 ermit-
teln, angeschafft oder hergestellt werden. Vor-
aussetzung für die Inanspruchnahme der Son-
derabschreibungen ist, daß die beweglichen
Wirtschaftsgüter ausschließlich und die un-
beweglichen Wirtschaftsgüter zu mehr als
66?/s vom Hundert der Forschung oder Ent-
wicklung dienen. Die Sonderabschreibungen
können auch für Ausbauten und Erweiterun-
gen an bestehenden Gebäuden zugelassen
werden, wenn die ausgebauten oder neu her-
gestelltenGebäudeteilezu mehrals 66?/svom
Hundert der Forschung oder Entwicklung
dienen. Die Wirischaftsgüter dienen der For-
schung oder Entwicklung, wenn sie verwen-
det werden
aa) zur Gewinnung von neuen wissenschaft-

lichen oder technischen Erkenntnissen
und Erfahrungen allgemeiner Art (Grund-
lagenforschung) oder

bb) zur Neuentwicklung von Erzeugnissen
oder Herstellungsverfahren oder

cc) zur Weiterentwicklung von Erzeugnissen
oder Herstellungsverfahren, soweit we-
sentlicheÄnderungen dieser Erzeugnisse
oder Verfahren entwickelt werden.

Die Sonderabschreibungen können im Wirt-
schaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung
und in den vier folgenden Wirtschaftsjahren
neben den Absetzungen für Abnutzung nach
$ 7 in Anspruch genommen werden, und zwar
bei beweglichenWirtschaftsgüterndes
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt30vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Bei Wirtschaftsgütern, für die von den Son-
derabschreibungen Gebrauch gemacht wird,
sind die Abscetzungen für Abnutzung nach $ 7
in gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen;

über Sonderabschreibungen bei Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens, die unmittelbar
und ausschließlich dazu dienen, Lärm oder
Erschütterungen zu verhindern, zu beseitigen
oder zu verringern, und die vor dem 1. Januar
1971 von Steuerpflichtigen, die den Gewinn
auf Grund ordnungsmäßiger Buchführung nach
$ 4 Abs. 1 oder $ 5 ermitteln, angeschafft oder
hergestellt werden; die Sonderabschreibun-
gen können auch zugelassen werden, wenn
auf Grund behördlicher Anordnung aus-
schließlich aus Gründen der Beseitigung oder
Verringerung von Lärm oder Erschütterungen

bei BetriebsanlagenUmstellungenoder Ver-
änderungen vorgenommen werden. Die Son-
derabschreibungenkönnen imWirtschaftsjahr
der Anschaffung oder Herstellung und in den
vier folgendenWirtschaftsjahren neben den
Absetzungen für Abnutzung nach $ 7 in An-
spruch genommen werden, und zwar
bei beweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert,
bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Buchstabe o Sätze 3 bis 5 gelten entsprechend;
über Sonderabschreibungen bei Handelsschif-
fen, die in einem inländischen Seeschiffs-
register eingetragen sind und vor dem 1. Ja-
nuar 1971 von Steuerpflichtigen, die den
Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buch-
führung nach $ 5 ermitteln, angeschafft oder
hergestellt worden sind. Im Fall der Anschaf-
fung eines Handelsschiffes ist weitere Vor-
aussetzung,daß das Schiff in ungebrauchtem
Zustand vom Hersteller erworben worden
ist. Die Sonderabschreibungen können im
Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Her-
stellung und in den vier folgenden Wiirt-
schaftsjahren neben den Absetzungen für
Abnutzung nach$ 7 bis zu insgesamt30vom
Hundert der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten in Anspruch genommen werden. Sie
können bereits für Anzahlungen auf Anschaf-
fungskosten und für Teilherstellungskosten
zugelassen werden. Bei Handelsschiffen, für
die von den Sonderabschreibungen Gebrauch
gemachtwird, sind die Absetzungenfür Ab-
nutzung nach $&7 in gleichen Jahresbeträgen
vorzunehmen. Die Sonderabschreibungen sind
nur unter der Bedingung zuzulassen, daß die
Handelsschiffeinnerhalb einesZeitraumsvon
vier Jahren nach ihrer Anschaffung oder Her-
stellung nicht veräußert werden; für Anteile
an einem Handelsschiff gilt dies entsprechend,
Die Sätze 1 bis 6 gelten für Schiffe, die der
Seefischerei dienen, und für Luftfahrzeuge,
die zur gewerbsmäßigen Beförderung von
Personen oder Sachen im internationalen
Luftverkehr oder zur Verwendung zu son-
stigen gewerblichen Zwecken im Ausland
bestimmt sind, entsprechend; für Luftfahr-
zeuge tritt an die Stelle der Eintragung in
ein inländisches Seeschiffsregister die Ein-
tragungin die deutscheLuftfahrzeugrolle.



diesem Gesetz erlassenen Durchführungsverordnun-
gen in der jeweils geltenden Fassung mit neuem
Datum, unter neuer Überschrift und in neuer Para-
graphenfolge bekanntzumachen und dabei Unstim-
migkeiten des Wortlauts zu beseitigen.

$ 52
Schlußvorschriften

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist,
soweit in den folgenden Absätzen nichts anderes
bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum
1965 anzuwenden. Beim Steuerabzug vom Arbeits-
lohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß die vor-
stehende Fassung bei laufendem Arbeitslohn erst-
mals auf den Arbeitslohn anzuwenden ist, der für
einen Lohnzahlungszeilraum gezahlt wird, der nach
dem 31.Dezember 1964 endet, bei sonstigen Be-
zügen auf den Arbeitslohn, der dem Steuerpflich-
tigen nach dem 31.Dezember 1964zufließt.

(2) Die Vorschrift des $ 4 Abs. 3 Satz 2 ist erst-
mals auf durchlaufende Posten anzuwenden, die in
Wirtschaftsjahren vereinnahmt und verausgabt wer-
den, die im Veranlagungszeilraum 1965beginnen.

(3) Die Vorschrift des $ 6 Abs.1 Ziff.5 Buch-
stabe b ist auch auf Einlagen anzuwenden, die vor
dem 1.Januar 1965 vorgenommen worden sind,
wenn die Veranlagungen noch nicht rechtskräftig
sind; dabei sind die Vorschriften des $ 17 Abs.1
Satz 4 und Abs.2 Satz 2 nur zu berücksichtigen,
wenn der Anteil nach dem31. Dezember 1964 un-
entgeltlich erworben worden ist.

(4) Die Vorschrift des $ 6 Abs. 2 ist erstmals auf
Wirtschaftsgüteranzuwendendie nach dem31. De-
zember 1964angeschafft oder hergestellt werden.

(5) Die Vorschriften der $$ 6b und 6c sind erst-
mals auf Veräußerungen anzuwenden, die nach dem
31.Dezember 1964vorgenommen werden.

(6) Die Vorschriften des $ 7 Abs. 4 und 5 und des
$ 7b Abs. 7 Sätze 1 und 2 sind erstmals für Wirt-
schaftsjahre und Kalenderjahre anzuwenden, die
nach dem 31.Dezember 1964 enden. Für Gebäude
und Eigentumswohnungen, bei denen der Antrag
auf Baugenehmigung nach dem 9. Oktober 1962 ge-
stellt worden ist und die zu mehr als 66?/s vom
Hundert Wohnzwecken dienen, tritt an die Stelle
des 31. Dezember 1964 der 9. Oktober 1962, wenn
für die Gebäude oder Eigentumswohnungen erhöhte
Absetzungen nach 88 7b und 54 nicht zulässig sind.

(7) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern, die vor
dem 1. Januar 1958angeschafft oder hergestellt wor-
den sind, ist $ 7 des Einkommensteuergesetzes 1957
(Bundesgesetzbl. I S. 1793) weiter anzuwenden. Bei
beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens, die nach dem 31. Dezember 1957 und vor dem
9. März 1960 angeschafft oder hergestellt worden
sind, ist $ 7 Abs.2 Satz 2 des Einkommensteuer-
gesetzes 1958 (Bundesgesetzbl. I S. 672) weiter an-
zuwenden. Satz 2 gilt entsprechend für nach dem
8. März 1960 angeschaffte oder hergestellte Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens, wenn
1. die Wirtschaftsgüter vor dem 9. März 1960 be-

stellt und bis zum 31.Dezember 1961geliefert
worden sind und vor dem 13.März 1960für die
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Wirtschaftsgüter eine Anzahlung geleistet oder
von dem Lieferanten eine schriftliche Auftrags-
bestätigung erteilt worden ist;

2. mit der Herstellung der Wirtschaftsgüter vor
dem 9. März 1960 begonnen worden ist und die
Wirtschaftsgüterbis zum 31.Dezember1961fer-
tiggestellt worden sind.

(8) Bei beweglichenWirtschaftsgüterndesAnlage-
vermögens mit einer betriebsgewöhnlichen Nut-
zungsdauer von mehr als 15 Jahren, die in der Zeit
vom 1.Januar 1958 bis zum 31.Dezember 1960
angeschafft oder hergestellt worden sind, darf der
bei der Absetzung für Abnutzung in fallenden Jah-
resbeträgen nach einem unveränderten Hundertsatz
vom jeweiligen Buchwert (Restwert) anzuwendende
Hundertsatz abweichend von $ 7 Abs. 2 Satz 2
1. bei Wirtschaftsgütern mit einer betriebsgewöhn-

lichenNutzungsdauervon 16bis 25 Jahren höch-
stensdas3fache
und

2. bei Wirtschaftsgütern mit einer betriebsgewöhn-
lichen Nutzungsdauer von mehr als 25 Jahren
das 3,5fache

des bei der Absetzung für Abnutzung in gleichen
Jahresbeträgen in Betracht kommenden Hundert-
satzesbetragen;er darf jedoch im Fall der Ziffer 1
16 vom Hundert und im Fall der Ziffer 2 12 vom
Hundert nicht übersteigen.

(9) Die Vorschrift des $ 7e ist erstmals für Wirt-
schaftsjahreanzuwenden,die im Veranlagungszeit-
raum 1964enden.
(10)Die Vorschrift des $ 10 Abs.1 Ziff. 2 Buch-

stabe b ist erstmals auf Versicherungsbeiträge an-
zuwenden, die auf Grund von nach dem 30.Juni
1965 abgeschlossenen Verträgen geleistet werden.
(11)Die Vorschrift des $ 10 Abs.1 Ziff.3 Satz 2

ist erstmals auf Beiträge an Bausparkassen anzu-
wenden, die auf Grund von nach dem 8. März 1960
abgeschlossenen Verträgen geleistet werden.
(12)Sonderausgaben

1. im Sinne des $ 10 Abs. 1 Ziff.2 des Einkommen-
steuergesetzes1957,die auf Grund von vor dem
1. Januar 1959 abgeschlossenen Versicherungs-
verträgen nach dem 31. Dezember 1964 geleistet
werden,

2. im Sinne des $ 10Abs. 1 Ziff. 4 des Einkommen-
steuergesetzes 1955 (Bundesgesetzbl. 195418.441),
die auf Grund von nach dem 31.Dezember 1954
und vor dem 7. Oktober 1956 abgeschlossenen
Sparverträgen mit festgelegten Sparraten nach
dem 31.Dezember 1964geleistet werden,

können zusammen mit den Sonderausgaben im Sinne
des $ 10 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 bis zu den in $ 10 Abs. 3
Ziff. 2 bezeichnetenHöchstbeträgenweiterhin ab-
gezogen werden; $ 10 Abs. 1 vorletzter und letzter
Satz geltenentsprechend.
(13) Für die Durchführung einer Nachversteuerung

bei Bausparverträgen und bei Kapitalansammlungs-
verträgen sind anzuwenden
1. bei Beiträgen an Bausparkassen ($ 10 Abs. 1

Ziff.3) auf Grund von nach dem31. Dezember
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1958 und vor dem 9. März 1960 abgeschlossenen
Verträgen $ 10 Abs.2 Zilf.2 des Einkommen-
steuergeselzes 1958;

2. bei Sparverträgen mit festgelegten Sparraten im
Sinne des $ 10Abs.1 Zifl.4 des Einkommensteuer-
geseizes 1955, die nach dem31. Dezember 1954
und vor dem 7. Oktober 1956abgeschlossen wor-
den sind und bei denen die Sparraten über drei
Jahre hinaus geleistet werden, die hierzu durch
Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zu-
stimmung des Bundesrates erlassenen Vorschrif-
ten;

3. bei Kapitalansammlungsverlrägen im Sinne des
$ 10 Abs.1 Zill.4 des Einkommensteuergesetzes
1955, die nach dem 31.Dezember 1954 und vor
dem7.Oktober 1956über den Ersterwerb solcher
festverzinslicher Schuldverschreibungen abge-
schlossen worden sind, die nicht von Grundkre-
ditanstalten, Kommunalkreditanstalten, Schiffs-
beleihungsbanken oder Ablösungsanstalten aus-
gegebene Pfandbriefe, Rentenbriefe, Kommunal-
schuldverschreibungen oder andere festverzins-
liche Schuldverschreibungen sind, $ 10 Abs.2
Ziff. 3 des Einkommensteuergesetzes1955.
(14) Die Vorschrift des $ 10a ist erstmals für den

Veranlagungszeitraum 1964anzuwenden.

(15) Die Vorschrift des $ 13 Abs. 1 Ziff. 1 und 2
ist erstmals für Wirtschallsjahre anzuwenden, die
nach dem 31.Dezember 1964 beginnen. Auf Antrag
des Steuerpflichtigen kann für die Wirtschaftsjahre
1965/66,1966/67und 1967/68$ 13Abs.1 Ziff. 1 und2
in der bisher geltenden Fassung weiter angewandt
werden. Der Antrag ist bis zum Ablauf der Frist für
die Abgabe der Einkommensteuererklärung zu stel-
len. Die Vorschrift des $ 13 Abs. 1 Ziff. 4 ist erstmals
für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem
31. Dezember 1964 beginnen. Die Vorschrift des 813
Abs. 3 ist erstmals für den Veranlagungszeitraum
1965 und leiztmals für den Veranlagungszeitraum
1972anzuwenden.

(16) Die Vorschriften der $$ 14, 16 Abs. 1,4 und 5
sowiedes 818 Abs.3 sind erstmals auf Veräußerungen
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1964 vor-
genommen werden. Die Vorschrift des $ 16 Abs. 5
ist auch auf Veräußerungen im Sinne der 8814,16,17
und 18 Abs. 3 anzuwenden, die vor dem1. Januar
1965 vorgenommen worden sind, wenn die Veran-
lagungen noch nicht rechtskräftig sind.

(17) Die Vorschrift des $ 17 ist vorbehaltlich der
Sätze 2 und 3 erstmals auf Veräußerungen anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 1964 vorge-
nommen werden. Die Vorschriften des $ 17 Abs.1
Satz 4Aund Abs. 2 Satz 2 sind erstmals anzuwenden,
wenn der Veräußerer den veräußerten Anteil nach
dem 31. Dezember 1964erworben hat. Die Vorschrift
des $ 17 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 ist auch auf Veräuße-
rungen anzuwenden, die vor dem1. Januar 1965
vorgenommen worden sind, wenn die Veranlagun-
gen noch nicht rechtskräftig sind.

(18) Die Vorschriften des $ 19 Abs.3, des $ 32
Abs. 3 Ziff. 2, des $ 39 Abs. 3 Ziff. 6 sowie des $&46
Abs.2 Ziff.3 und Abs.3 und 5 sind erstmals für

den Veranlagungszeitraum 1966 anzuwenden. Die
Vorschrift des $ 19 Abs. 3 ist beim Steuerabzug vom
Arbeitslohn bei laufendem Arbeitslohn erstmals auf
den Arbeitslohn anzuwenden, der für einen Lohn-
zahlungszeitraumgezahltwird, der nachdem31.De-
zember 1965 endet, bei sonstigen Bezügen auf den
Arbeitslohn, der dem Steuerpflichtigen. nach dem
31.Dezember 1965zufließt.

(19) Die Vorschriften des $ 24 Ziff, 3 und des $ 34
Abs. 2 Ziff.3 sind auch für frühere Veranlagungs-
zeiträume anzuwenden, wenn die Veranlagungen
nochnichtrechtskräftigsind.

(20) Die Vorschriften des $ 26a Abs. 1 und des
$ 26b sind auch für die Veranlagungszeiträume 1958
bis 1964 anzuwenden, wenn die Veranlagungen
noch nicht rechtskräftig sind.

(21) Die Vorschriften des $ 33a Abs.1 und des
$ 41 Abs.1 Ziff.5 des Einkommensteuergesetzes
1953(Bundesgesetzbl.I S. 1355)gelten auchweiter-
hin mit der Maßgabe, daß sie bei einem Steuerpflich-
tigen jeweils nur für das Kalenderjahr, in dem bei
ihm die Voraussetzungen für die Gewährung eines
Freibetrags nach diesen Vorschriften eingetreten
sind, und für die beiden folgenden Kalenderjahre
anzuwenden sind. Für ein Kalenderjahr, für das der
Steuerpflichtige eine Steuerermäßigung nach $ 33
für Aufwendungen zur Wiederbeschaffung von
Hausrat und Kleidung beantragt, wird ein Freibetrag
nicht gewährt.

(22) Die Vorschrift des $ 34c Abs. 4 ist erstmals
für den Veranlagungszeitraum 1959 anzuwenden,
wenn die Veranlagungen noch nicht rechtskräftig
sind. Dabei ist die Vorschrift des $ 34 Abs. 1 Satz 1
in der vorstehenden Fassung dieses Gesetzes zu be-
rücksichtigen.

(23) Die Vorschriften des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6, Abs. 3
letzter Halbsatz und Abs. 4 letzter Satz, der $$ 45
und 49 Abs. 1 Ziff. 5 sind erstmals auf Kapitalerträge
im Sinne des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6 Satz 1 anzuwenden,
die nach dem 27. Juni 1965 fällig werden. Für Stück-
zinsen im Sinne des $ 43 Abs.1 Ziff.6 Satz 2 gilt
Satz 1 mit der Maßgabe, daß an Stelle des Zeit-
punkts der Fälligkeit der Zeitpunkt der Auszahlung
oder Gutschrift tritt.

8 52a
Schlußvorschriften für die bisherige
Zusammenveranlagung mit Kindern

(1) Bei der Berichtigung von Steuerbescheiden,
die auf einer Zusammenveranlagung mit Kindern
beruhen, finden $ 222 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 und $ 218
Abs. 4 der Reichsabgabenordnung mit der Maßgabe
Anwendung, daß bei der Beurteilung, ob neue Tat-
sachen oder Beweismittel vorliegen, die eine höhere
oder eine niedrigere Veranlagung rechtfertigen, die
bisher festgesetzte Steuer mit der Steuer zu ver-
gleichen ist, die sich ergeben würde, wenn die Zu-
sammenveranlagung nach dem bishrigen $ 27 bei-
zubehalten wäre. Ergibt sich danach für einen
Veranlagungszeitraum, daß nur solche neuen Tat-
sachen oder Beweismittel vorliegen, die eine höhere
Veranlagung rechtfertigen, so dürfen in den Berich-



tigungssteuerbescheidendie in den bisherigen
Steuerbescheiden festgeselzten Steuerbeträge nicht
unterschritten werden.

(2) Nach dem21. Juli 1964 rechtskräftig gewor-
dene Steuerbescheide, die auf Grund einer erst-
maligen Veranlagung oder einer Berichtigungsver-
anlagung nach $ 222 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 oder $ 218
Abs.4 der Reichsabgabenordnung ergangen sind
und auf einer Zusammenveranlagungmit Kindern
beruhen, sind zu berichtigen, wenn einer der zusam-
menveranlagten Steuerpflichtigen innerhalb einer
Ausschlußfrist von drei Monaten nach der Verkün-
dung des Steueränderungsgesetzes 1964 (Bundes-
gesetzbl. I S.885) beim Finanzamt schriftlich oder
durch Erklärung zu Protokoll beantragt, die Anwen-
dung des bisherigen $ 27 aufzuheben. Das gleiche
gilt für vor dem 22. Juli 1964 erlassene Steuer-
bescheide, gegen die wegen der Zusammenveranla-
gung mit Kindern form- und fristgerecht Verfas-
sungsbeschwerde erhoben worden ist. Sonstige den
zu berichtigenden Bescheiden zugrunde liegende
tatsächlicheFeststellungen und rechtliche Beurtei-
lungen bleiben maßgebend. Ist der Steuerbescheid
auf Grund einer Berichtigungsveranlagung erlassen
worden, so gilt Absatz 1 entsprechend.

(3) Das Finanzamt kann Steuerbescheide, die auf
einer Zusammenveranlagung mit Kindern beruhen,
berichtigen, wenn die Steuerbescheide auf Grund
des $ 79 Abs.2 des Gesetzes über das Bundesver-
fassungsgericht vom 12.März 1951 (Bundesgesetz-
blatt I S.243), zuletzt geändert durch das Dritte
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Bundes-
verfassungsgerichtvom 3.August 1963 (Bundesge-
setzbl. I S. 589), nicht mehr vollstreckbar sind. Ab-
satz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Die Berichtigung vor dem 22. Juli 1964 rechts-
kräftig gewordener Steuerbescheide kann nicht mit
der Begründung verlangt werden, daß der bisherige
$ 27 nichtig ist.

(5) Nach dem21. Juli 1964 gezahlte oder bei-
getriebeneBeträge für Steuern, die in einem vor
dem 22. Juli 1964 rechtskräftig gewordenen Steuer-
bescheidauf Grund einer Zusammenveranlagungmit
Kindern festgesetzt worden sind, werden aufAntrag
erstattet, soweit sie bei Nichtanwendung des bis-
herigen $ 27 nicht zu entrichten gewesen wären.
Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Der Antrag ist
innerhalb einer Ausschlußfrist von drei Monaten
nach der Verkündung des Steueränderungsgesetzes
1964 (Bundesgesetzbl. I S. 885) bei dem Finanzamt
schriftlich zu stellen oder zu Protokoll zu erklären.

8 53
Schlußvorschriften

(Sondervorschriitenfür Berlin)
(1) Bei Anwendung des $ 6a sind als Rechnungs-

zinsfuß mindestens 31/2vom Hundert zugrunde zu
legen, wenn die Rückstellung für eine Pensionsan-
wartschaft einer Person gebildet wird, die im Wirt-
schaftsjahr mindestens acht Monate in einer in
Berlin (West) belegenen Betriebstätte beschäftigt
war, $ 6a Abs. 2 bis 4 ist insoweit nicht anzuwenden.
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(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern, die zum
Anlagevermögen einer in Berlin (West) belegenen
Betriebstätte gehören und mindestens drei Jahre
nach ihrer Anschaffung oder Herstellung in einer
solchen Betriebstätte verbleiben, ist $ 7 Abs. 2 Satz 2
des Einkommensteuergesetzes1958 (Bundesgesetz-
blatt IS. 672) weiter anzuwenden.

(3) Bei Gebäuden sowie bei Zubauten, Ausbauten
und Umbauten,die in Berlin (West)errichtetworden
sind und bei denen der Antrag auf Baugenehmigung
nach dem 31.Dezember 1964 gestellt worden ist,
sind die Vorschriften des $ 7b in der Fassung des
Einkommensteuergesetzes vom 15. August 1961
(Bundesgesetzbl.I S. 1253)mit der Maßgabe weiter
anzuwenden, daß auf Antrag im Jahr der Fertig-
stellung und in dem darauffolgenden Jahr jeweils
bis zu 10 vom Hundert, ferner in den darauffolgen-
den zehn Jahren jeweils bis zu 3 vom Hundert der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten abgesetzt
werdenkönnen.Nach Ablauf dieser zehn Jahre sind
als Absetzung für Abnutzung bis zur vollen Ab-
setzung jährlich 2,5 vom Hundert des Restwerts
abzuziehen;$ 7 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend.An
Stelle der Vorschrift des $ 7b Abs. 1 letzter Satz
des Einkommensteuergesetzes in der Fassung vom
15.August 1961 ist die Vorschrift des $ 7b Abs.1
letzter Satz in der Fassung dieses Gesetzes anzu-
wenden.

$ 54
Schlußvorschriften

(Sondervorschriften für Wohngebäude,
bei denen der Antrag auf Baugenehmigung

nachdem 9.Oktober 1962
und vor dem 1. Januar 1965 gestellt worden ist)

(1) Bei Eigenheimen, Eigensiedlungen und eigen-
genutzten Eigentumswohnungen, bei denen der
Antrag auf Baugenehmigung nach dem 9. Oktober
1962und vor dem 1. Januar 1965gestellt worden ist
und die zu mehr als 66°/s vom Hundert Wohnzwek-
ken dienen, können abweichend von $ 7 im Jahr
der Fertigstellung und in dem darauffolgenden
Jahr auf Antrag jeweils bis zu 7,5 vom Hundert
der Herstellungskosten abgesetzt werden. Ferner
können in den darauffolgenden acht Jahren an
Stelle der nach $ 7 zu bemessenden Absetzung für
Abnutzung jeweils bis zu 4 vom Hundert der Her-
stellungskosten abgesetzt werden. Nach Ablauf
dieser achtJahre sind als Absetzung für Abnutzung
bis zur vollen Absetzung jährlich 2,5 vom Hundert
des Restwerts abzuziehen; $ 7 Abs.4 Satz 2 gilt
entsprechend.Die Sätze 1 bis 3 sind auf den Teil
der Herstellungskosten, der 120000 Deutsche Mark
übersteigt, nicht anzuwenden.

(2) Bei Kaufeigenheimen, Trägerkleinsiedlungen
und Kaufeigentumswohnungen sind die Vorschrif-
ten des Absatzes 1 mit der Maßgabe entsprechend
anzuwenden, daß die erhöhten Absetzungen bis
zur Höhe von 7,5 vom Hundert der Herstellungs-
kosten vom Bauherrn; im übrigen vom Ersterwerber
in Anspruch genommen werden können. Für den
Ersterwerber treten an die Stelle derHerstellungs-



1944

kosten die Anschaffungskosien und an die Stelle
des Jahres der Fertigstellung das Jahr des Erst-
erwerbs.

(3) Bei Gebäuden und Eigentumswohnungen im
Sinne des Absalzes 1 kann der Bauherr innerhalb
der ersten drei Jahre nicht ausgenutzle erhöhte Ab-
setzungen bis zum Ende des vierten Jahres nach-
holen. Dabei können nachträgliche Herstellungs-
kosten vom Jahr ihrer Entstehung an bei der Be-
messung der erhöhten Absetzungen so berücksich-
tigt werden, als wären sie bereits im Jahr der Fer-
tigstellung entstanden. Im Jahr der Fertigstellung
und den beiden folgenden Jahren müssen jedoch
mindestens die Absetzungen für Abnutzung nach
$ 7 vorgenommen werden. Die Sätze 1 bis 3 gelten
für den Ersterwerber im Sinne des Absatzes 2 mit

der Maßgabe entsprechend, daß dieser auch die
vom Bauherrn nicht ausgenutzten erhöhten Ab-
setzungen nachholen kann.

(4) Für die Anwendung der Absätze 1 und 2 sind
zum Gebäude gehörende Garagen ohne Rücksicht
auf ihre tatsächlicheNutzung als Wohnzwecken
dienend zu behandeln, soweit in ihnen nicht mehr
als ein Personenkraftwagen für jede in dem Ge-
bäude befindliche Wohnung untergestellt werden
kann. Räume für die Unterstellung weiterer Kraft-
wagen sind stets als nicht Wohnzwecken dienend
zu behandeln.
(5) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 4 gelten

nur für Gebäude und Eigentumswohnungen, die im
Bundesgebiet ausschließlich Berlin (West) errichtet
worden sind.
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Bekanntmachung
der Neufassung des Einkommensteuergesetzes

Vom 15.August 1961

Auf Grund des $ 51 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes in der Fas-
sung vom 11.Oktober 1960 (Bundesgesetzbl. I S. 789) wird nachstehend
der Wortlaut des Einkommensteuergesetzes unter Berücksichtigung
a) des Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzesvom

27.Dezember 1960 (Bundesgesetzbl. IS.1077)und
b) des Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes,des

Körperschaftsteuergesetzes, des Gewerbesteuergesetzes, des Be-
wertungsgesetzes, des Vermögensteuergesetzes, des Steuersäum-
nisgeseizes, der Reichsabgabenordnung,des Steueranpassungs-
gesetzes, des Gesetzes zur Förderung der Wirtschaft von Berlin
(West) und anderer Gesetze voın 13.Juli 1961 (Bundesgesetzbl.I
S.931)

bekanntgemacht.

Bonn, den 15. August 1961

Der Bundesminister der Finanzen
Etzel

Z 1997A
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I. Steuerpflicht
$1

(1)Natürliche Personen, die im Inland einen Wohn-
sitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,
sind vorbehaltlich des Absatzes 3 unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig. Die unbeschränkte Ein-
kommensteuerpflicht erstreckt sich auf sämtliche
Einkünfte.
(2) Natürliche Personen, die im Inland weder

einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben, sind beschränkt einkommensteuerpflichtig
mit inländischen Einkünften im Sinn des $ 49,

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für natürliche Per-
sonen, die weder einen Wohnsitz noch ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des
Grundgesetzes und in Berlin (West), aber einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in
einem zum Inland gehörenden Gebiet haben, in
dem Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem
Aufenthalt im Geltungsbereich des Grundgesetzes
oder in Berlin (West) als beschränkt einkommen-
steuerpflichtigbehandeltwerden.

I. Einkommen
1. Einkunftsarten, Einkünfte, Einkommen

82
(1) Die Einkommensteuer bemißt sich nach dem

Einkommen, das der Steuerpflichtige innerhalb eines
Kalenderjahrs bezogenhat.

(2) Einkommen ist der Gesamibetrag der Ein-
künfte aus den in Absatz 3 bezeichneten Einkunfis-
arten nach Ausgleich mit Verlusten, die sich aus
einzelnenEinkunftsarten ergeben,und nach Abzug
der Sonderausgaben($$ 10 bis 10d). Bei der Er-
mittlung des Einkommens bleiben die in $ 49 be-
zeichneten Einkünfte, die in zum Inland gehören-
den Gebieten außerhalb des Geltungsbereichsdes
Grundgesetzes und von Berlin (West) bezogen
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$
Besondere Behandlung von Einkünften aus Land-
und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder Kapital-
vermögen im Sinn des $ 43 Abs. 1 Ziff.3 bis 5... 46a
5.Abschlußzahlung.....cccccceee 47
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worden sind, außer Ansatz, wenn in diesen Gebie-
ten Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt im Geltungsbereichdes Grundgesetzes
oder in Berlin (West) haben, als beschränkt ein-
kommensteuerpflichtig behandelt werden.

(3) Der Einkommensteuer unterliegen nur
1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,

Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
Einkünfte aus selbständigerArbeit,
Einkünfte aus nichtselbständigerArbeit,
Einkünfte aus Kapitalvermögen,

PuRw». Einkünfte
tung,

7. sonstige Einkünfte im Sinn des $ 22,
Zu welcher Einkunftsart die Einkünfte im einzelnen
Fall gehören, bestimmt sich nach 88 13 bis 24.

aus Vermietung und Verpach-

(4) Einkünfte im Sinn des Absatzes 3 sind
1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebe-

trieb und selbständiger Arbeit der Gewinn
(8$4 bis 7e),

2. bei den anderen Einkunftsarten der Über-
schuß der Einnahmen über die Werbungs-
kosten (8$8, 9 und 9a).

(5) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-
treibenden ist der Gewinn nach dem Wirtschaftsjahr
zu ermitteln. Wirtschaftsjahr ist

1. bei Land- und Forstwirten der Zeitraum
vom 1.Juli bis zum 30. Juni. Durch Rechts-
verordnung kann für einzelne Gruppen von
Land- und Forstwirten ein anderer Zeit-
raum bestimmt werden, wenn das aus wirt-
schaftlichen Gründen erforderlich ist;

2. bei Gewerbetreibenden, deren Firma im
Handelsregister eingetragen ist, der Zeit-
raum, für den sie regelmäßig Abschlüsse
machen.Die Umstellung des Wirtschafts-
jahrs auf einen vom Kalenderjahr abwei-
chenden Zeitraum ist steuerlich nur wirk-
sam, wenn sie im Einvernehmen mit dem
Finanzamt vorgenommen wird;
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(6)

3. bei anderen Gewerbetreibenden das Kalen-
derjahr. Sind sie gleichzeitig buchführende
Land- und Forsiwirle, so können sie mit
Zustimmung des Finanzamts den nach
Ziffer 1 maßgebenden Zeitraum als Wirt-
schaltsjahr für den Gewerbebetrieb be-
stimmen, wenn sie für den Gewerbebetrieb
Bücher führen und für diesen Zeitraum
regelmäßig Abschlüsse machen.

Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-

1. Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn
des Wirtschaftsjahrs auf das Kalenderjahr,
in dem das Wirtschaftsjahr beginnt, und
auf das Kalenderjahr, in dem das Wirt-
schaftsjahr endet, entsprechend dem zeit-
lichen Anteil aufzuteilen. Bei der Auftei-
lung sind Veräußerungsgewinne im Sinn
des $ 14 auszuscheiden und dem Gewinn
des Kalenderjahrs hinzuzurechnen, in dem
sie entstanden sind;

”n beiGewerbetreibendengilt derGewinn des
Wirtschaftsjahrs als in dem Kalenderjahr
bezogen, in dem das Wirtschaftsjahr endet.

2. Steuerfreie Einnahmen
83

1. Leistungen aus ciner Krankenversicherung
und aus der gesetzlichen Unfallversicherung
sowie Sachleistungen aus der gesetzlichen
Rentenversicherung der Arbeiter und der An-
gestellten und aus der Knappschaftsversiche-
rung;

das Schlechlwettergeld und die Stillegungs-
vergülung aus der gesetzlichen Arbeitslosen-
versicherung sowie die Unterstützung aus der
gesetzlichen Arbeitslosenhilfe;
Kapitalablindungen auf Grund der gesetz-
lichen Kentenversicherung der Arbeiter und
der Angestellten, aus der Knappschaftsver-
sicherung und auf Grund der Beamten-
(pensions-)gesetze;

grenzschutzes, der Bereitschaftspolizei der
Länder und der Vollzugspolizei der Länder
und Gemeinden und bei Vollzugsbeamten der
Kriminalpolizei des Bundes, der Länder und
Gemeinden

den überlassenen Dienstkleidung,
b) Einkleidungsbeihilfen und Abnutzungsent-

schädigungen für die Dienstkleidung der
zum Tragen oder Bereithalten von Dienst-
kleidung Verpflichtelen und für dienstlich

beamten der Kriminalpolizei,

cs

c) Verpflegungs- und Beköstigungszuschüsse
und der Geldwert der im Einsatz unent-
geltlich abgegebenen Verpflegung,

d) der Geldwert der freien ärztlichen Behand-
lung, der freien Krankenhauspflege, des
freien Gebrauchsvon Kur- undHeilmitteln
und der freien ärztlichen Behandlung er-
krankter Ehefrauen und unterhaltsberech-
tigter Kinder;

sorge, die Soldaten auf Grund des $ 1 Abs.1
Satz 1 desWehrsoldgesetzes und Ersatzdienst-
leistende auf Grund des $ 20 des Gesetzes
über den zivilen Ersatzdiensterhalten;

tenausÖffentlichenMitteln versorgungshalber
an Wehrdienstbeschädigte und Ersatzdienst-
beschädigte oder ihre Hinterbliebenen, Kriegs-
beschädigte,Kriegshinterbliebene und ihnen
gleichgestelltePersonen gezahlt werden, so-
weit es sich nicht um Bezüge handelt, die
auf Grund der Dienstzeit gewährt werden;

den Lastenausgleich (Lastenausgleichsgesetz
— LAG) vom 14.August 1952 (Bundesgesetz-
blatt I S. 446) in der Fassung der dazu ergan-
genen Änderungsgesetze und Härtebeihilfen
auf Grund der $$ 68 bis 84 des Gesetzes zur
allgemeinen Regelung durch den Krieg und
den Zusammenbruchdes DeutschenReiches
entstandener Schäden (Allgemeines Kriegs-
folgengesetz) vom 5. November 1957 (Bundes-
gesetzbl.I S. 1747);
Geldrenten, Kapitalentschädigungen und Lei-
stungen im Heilverfahren, die auf Grund ge-
setzlicherVorschriften zur Wiedergutmachung
nationalsozialistischen Unrechts gewährt wer-
den. Die Steuerpflicht von Bezügen aus einem
aus Wiedergutmachungsgründen neu begrün-
deten oder wieder begründeten Dienstverhält-
nis sowie von Bezügen aus einem früheren
Dienstverhältnis, die aus Wiedergutmachungs-
gründen neu gewährt oder wieder gewährt
werden, bleibt unberührt;

Dienstverhältnis auf Grund der $$ 7 und 8 des
Kündigungsschutzgesetzes oder des $ 74 des
Betriebsverfassungsgesetzes; das gleiche gilt
für Abfindungen wegen Entlassung aus einem
Dienstverhältnis, die in einem Vergleich vor
dem Arbeitsgericht vereinbart sind, voraus-
gesetzt, daß die bezeichneten Vorschriften für
den Arbeitnehmer gelten und die Abfindung
12 Monatsverdienste nicht übersteigt;
Übergangsgelder und Übergangsbeihilfen auf
Grund gesetzlicher Vorschriften wegen Ent-
lassung aus einem Dienstverhältnis;
Bezüge aus Öffentlichen Mitteln oder aus
Mitteln einer Öffentlichen Stiftung, die wegen
Hilfsbedürftigkeit oder als Beihilfe zu dem
Zweck bewilligt werden, die Erziehung oder
Ausbildung, die Wissenschaft oder Kunst
unmittelbar zu fördern. Darunter fallen nicht
Kinderzuschläge und Kinderbeihilfen, die auf
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Grund der Bosoldungsgeseize, besonderer
Tarife oder ähnlicher Vorschriften gewährt
werden;

zahlte Bezüge, die in einem Bundesgesetz oder
Landesgesetz oder einer auf bundesgesetz-
licher oder landesgesetzlicher Ermächtigung
beruhenden Bestimmung oder von der Bun-
desregierung oder einer Landesregierung als
Aufwandsentschädigung fesigesetzt sind und
als Aufwandsentschädigung im Haushaltsplan
ausgewiesen werden. Das gleiche gilt für an-
dere Bezüge, die als Aufwandsentschädigung
aus Öffentlichen Kassen an öffentliche Dienste
leistende Personen gezahlt werden, soweit
nicht festgestellt wird, daß sie für Verdienst-
ausfall oder Zeitverlust gewährt werden oder
den Aufwand, der dem Empfänger erwächst,
offenbar übersteigen;

kostenvergütungen und
gütungen;

Umzugskostenver-

Vorzugsrenten auf Grund de Gesetzes über
die Ablösung öffentlicher Anleihen;

Arbeitnehmer von dem Arbeitgeber gezahlt
werden. Übersteigt die Heiratsbeihilfe den
Betrag von 700DeutscheMark, die Geburts-
beihilfe den Betrag von 500 Deutsche Mark,
so ist der übersteigendeBetragsteuerpflichtig;
die Beträge, die den im privaten Dienst an-
gestellten Personen für Reisekosten und für
dienstlich veränlaßte Umzugskosten gezahlt
werden, soweil sie die durch die Reise oder
den Umzug entstandenen Mehraufwendungen
nicht übersteigen;

die dem Arbeitnehmer aus einem Dienstver-
hältnis — bei mehreren Dienstverhältnissen
aus dem eisten Dienstverhältnis — im Monat
Dezember zufließen (Weihnachts-Freibetrag).
Der Weihnachts-Freibetrag ist bei einer Ver-
anlagung zur Einkommensteuer und beim
Lohnsteuer-Jahresausgleih zu berücksichti-
gen;
das Aufgeld für ein an die Bank für Vertrie-
bene und Geschädigte (Lastenausgleichsbank)
zugunsten des Ausgleichsfonds ($ 5 des Lasten-
ausgleichsgesetzes) gegehenes Darlehen, wenn
das Darlehen nach $ 7{ des Gesetzes in der
Fassung vom 15. September 1953 (Bundes-
gesetzbl.I S.1355) im Jahr der Hingabe als
Betriebsausgabe abzugslähig war;

Gesetzes
über die Entschädigung ehemaliger deutscher
Kriegsgefangener;
die aus öftentlichen Mitteln des Bundespräsi-
denten aus sittlichen oder sozialen Gründen
gewährten Zuwendungen an besonders ver-
diente Personen oder ihre Hinterbliebenen,

des $ 35 Abs, 1 des Allgemeinen Kriegsfolgen-
gesetzes vom 5. November 1957 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1747);

22.

23.

24.

25.
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der Ehrensold, der auf Grund des Gesetzes
über Titel, Orden und Ehrenzeichen vom
26.Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 844)gewährt
wird;
die Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz
in der Fassung vom 25. Juli 1960 (Bundesge-
setzbl.1.578) ');
Kindergeld, das auf Grund des Kindergeld-
gesetzes vom 13.November 1954 (Bundes-
gesetzbl. I 5.333) und des Kindergeldergän-
zungsgesetzes vom 23. Dezember 1955 (Bun-
desgesetzbl. I S. 841) gezahlt wird, sowie die
in $ 11 des Kindergeldanpassungsgesetzes
vom 7. Januar 1955 (Bundesgesetzbl. I S. 17)
bezeichnetenLeistungen; dabei sind das Ge-
setz zur Änderung und Ergänzung von Vor-
schriften der Kindergeldgesetze vom 27. Juli
1957 {Bundesgesetzbl. I S. 1061) und das
Zweite Gesetzzur Änderung von Vorschriften
der Kindergeldgesetze vom 16. März 1959
(Bundesgesetzbl. I S. 153) zu beachten;
Einkünfte, soweit sie jährlich 2000 Deutsche
Mark nicht übersteigen, aus der Verpachtung
eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs,
Betriebsteils oder Grundstücks oder aus einer
bei der Veräußerung derartiger Vermögens-
gegenstände vorbehaltenen Versorgung mit
Wohnung und Unterhalt (z.B. Altenteil} nach
Maßgabe der $$ 48, 42 und 35 des Bundes-
vertriebenengesetzes in der Fassung vom
14. August 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 1215);
Dividenden und Zinsen aus den von dem
Internationalen Währungsfonds ausgegebenen
Schuldverschreibungen und Wertpapieren nach
dem Gesetz über den Beitritt der Bundesrepu-
blik Deutschlandzu dem nach der Bekannt-
machung vom 26.August 1952 (Bundesgesetz-
blatt II S. 728) am 14.August 1952 in Kraft ge-
tretenen Abkommen über den Internationalen
Währungsfonds vom 28. Juli 1952 in dem aus
Artikel IX Abschnitt 9 des Abkommens über
den Internationalen Währungsfonds ersicht-
lichen Umfang (Bundesgesetzbi. TI S. 637, 638);
Dividenden und Zinsen aus den von der
Internationalen Bank für Wiederaufbau und
Entwicklung ausgegebenen oder garantierten
Schuldverschreibungen und Wertpapieren nach
dem Gesetz vom 28. Juli 1952 über den Bei-
tritt der Bundesrepublik Deutschland zu dem
nach der Bekanntmachung von 26.August 1952
(Bundesgesetzbl.II S.728)am 14.August 1952
in Kraft getretenen Abkommen über die Inter-
nationale Bank für Wiederaufbau und Ent-
wicklung in dem aus Artikel VII Abschnitt 9
des bezeichneten Abkommens ersichtlichen
Umfang (Bundesgesetzbl. 1952 II S. 637, 664);

Dividenden und Zinsen aus den von der Inter-
nationalen Finanz-Corporation ausgegebenen
oder garantiertenSchuldverschreibungenund
Wertpapieren nach dem Gesetz vom 12.Juli
1956 betreffend das am 20. Juli 1956 in Kraft
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29.

gelretene Abkommen über die Internationale
"inanz-Corporalion und betreffend Gouver-
neure und Direktoren in der Internationalen
bank für Wiederaufbau und Entwicklung, in
der Interpationalen Finanz-Corporation und
im Internationalen Währungsfonds in dem
aus Artikel VI Abschnitt 9 des bezeichneten
Abkommens ersichtlichen Umfang {Bundes-
geseizhl 1956 II S. 747, 749, 901);
das Gehalt und die Bezüge, die die diploma-
tischen Vertreter fremder Mächte, die ihnen
zugewicsenen Beamten und die in ihren
Diensten stehenden Personen erhalten, soweit
sie nich! die deutscheStaatsangehörigkeitbe-
sitzen, sowie das Gehalt und die Bezüge der
Berufskonsuln, der Konsulatsangehörigen und
deren Personal, soweit sie Angehörige des
Entsendestaates sind und in der Bundes-
republik Deutschland einschließlich Berlin
(West) außerhalb ihres Amtes oder Dienstes

30.

31.

32.

dere gewinnbringende Tätigkeit ausüben;
das Gehalt und die Bezüge, die deutsche
Staatsangehörigeals ständige Mitglieder des
inlernationalen Stabes des Generalsekretariats
der Organisation für europäische wirtschaft-
liche Zusammenarbeit (OEEC) von der OEEC
erhalten (Artikel 14 Buchstabe b des Zusatz-
protokolls Nummer 1 zum Abkommen über
die europäische wirtschaftliche Zusammen-
arbeit);
das Gehalt und die Bezüge, die von dem
Internationalen Währungsfonds und der Inter-
nationalen Bank für Wiederaufbau und Ent-
wicklung an ihre Direktoren, Stellvertreter,
Beamten oder Angestellten gezahlt werden,
wenn diese Personen nicht die deutsche
Staatsangehörigkeitbesitzen(Gesetzüber den
Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zu
den in Ziffern 26 und 27 bezeichneten Abkom-
men);

das Gehalt und die Bezüge, die von einer
Sonderorganisation der Vereinten Nationen
an ihre Beamten gezahlt werden, ohne Rük-
sicht auf die Staatsangehörigkeit dieser Per-
sonen, wenn die Bundesrepublik Mitglied-
staat der Sonderorganisation ist und Steuer-
befreiung nach Artikel VI des Abkommens
über die Vorrechte und Befreiungen der Son-
derorganisationen der Vereinten Nationen
vom 21.November 1947zu gewähren ist (Ge-
setz vom 22.Juni 1954über den Beitritt der
Bundesrepublik Deutschland zum Abkommen
über die Vorrechte und Befreiungen der Son-
derorganisationen der Vereinten Nationen
vom 21.November 1947und über die Gewäh-
rung von Vorrechten und Befreiungen an
andere zwischenstaatlicheOrganisationen -
Bundesgesetzbl. 1954 IT S. 639)
das Gehalt und die Bezüge, die von dem
Europarat an bestimmte Beamte gezahlt wer-
den (Gesetz vom 30. April 1954 über den
Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zum
Allgemeinen Abkommen vom 2. September

1949 über die Vorrechte und Befreiungen des
Europaraies und zu dem Zusatzprotokoll vom
6.November 1952 zu diesem Abkommen -
Bundesgesetzbl. 1954 II S. 493);
das Gehalt und die Bezüge, die an die Mit-
glieder der Hohen Behörde und die Beamten
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl gezahlt werden, ohne daß es auf die
Staatsangehörigkeit dieser Personen ankommt
(Gesetz betreffend den nach der Bekannt-
machung vom 14. Oktober 1952 — Bundes-
gesetzbl. II S. 978 — am 23. Juli 1952 in Kraft

die Gründung der Europäischen Gemeinschaft
für Kohle und Stahl vom 29.April 1952 in
Verbindung mit Kapitel V Artikel 11 des Pro-
tokolls über die Vorrechte und Immunitäten
der Gemeinschaft— Bundesgesetzbl.II S.445,
479). Steuerfrei sind außerdem nach dem be-
zeichneten Vertrag in Verbindung mit den
Artikeln 3 und 16 des Protokolls über die
Satzung des Gerichtshofsdes Gehalt und die
Bezüge, die der Gerichtshof an seine Richter
und bestimmte seiner Bediensteten zahlt
(Bundesgesetzbl. 1952 II S. 482);
das Gehalt und die Bezüge des Leiters der
Israelischen Mission und ihrer ständigen
Beamten israelischer Staatsangehörigkeit, so-
weit das Gehalt und die Bezüge für ihre
Tätigkeit als Mitglieder der IsraelischenMis-
sion gezahlt werden (Gesetz vom 20. März
1953betreffend das nach der Bekanntmachung.
vom 30. April 1953 —- Bundesgesetzbl. II
5. 128 — am 27. März 1953 in Kraft getretene
Abkommen vom 10. September 1952 zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und dem
Staat Israel — Bundesgesetzbl.1953II S.35);
nach Maßgabe der Artikel 2 und 4 des Ab-
kommens über die steuerliche Behandlung der
Streitkräfte und ihrer Mitglieder (Bundes-
gesetzbl. 1955 II S. 301, 469) das Gehalt und
die Bezüge, die die in Artikel 1 Ziff. 7 des
Vertrags über die Rechte und Pflichten aus-
ländischer Streitkräfte und ihrer Mitglieder
in der Bundesrepublik Deutschland— Trup-
penvertrag— (Bundesgesetzbl.1955II S.301,
321) bezeichnetenMitglieder der Streitkräfte
sowie die Angestellten eines Teils der in
Artikel 36 des Truppenvertrags bezeichneten
Organisationen und Unternehmen als Entgelt
für ihre dienstliche Tätigkeit bei den Streit-
kräften oder bei den Organisationen und
Unternehmen im Bundesgebiet erhalten;
das Gehalt und die Bezüge, die von der Inter-
nationalen Finanz-Corporation an ihre Direk-
toren, Stellvertreter, Beamten oder Angestell-
ten gezahlt werden, wenn diese Personen
nicht die deutscheStaatsangehörigkeitbesit-
zen (Gesetz betreffend das in Ziffer 28 be-
zeichnete Abkommen);
das Gehalt und die Bezüge, die von der Inter-
nationalen Zivilluftfahrt-Organisation an ihre
Beamtengezahlt werden, nach Maßgabe des
in Ziffer 32 bezeichneten Abkommens (Gesetz



vom 7.April 1956über den Beitriit der Bun-
desrepublik Deutschland zu dem am 8. Juni
1956 in Kraft getretenen Abkommen vom
7. Dezember1944über die Internationale
Zivilluftfahrt und die Annahme der Verein-
barung vom 7. Dezember 1944über den Durch-
flug im Internationalen Fluglinienverkehr in
Verbindung mit Teil II Kapitel XI Artikel 60
des Abkommens über die Internationale
Zivilluftfahrt -—Bundesgesetzbl. 1956 II S. 411,
412,934);
nach Maßgabe des Artikels VIII des Abkom-
mensvom 30.Juni 1955zwischender Bundes-
republik Deutschland und den Vereinigten
Staatenvon Amerika über gegenseitigeVer-
teidigungshilfe das Gehalt und die Bezüge,
die das Personal der Regierungder Vereinig-
ten Staaten von Amerika erhält (Gesetz vom
21.Dezember 1955 über das am 27.Dezember
1955 in Kraft getretene Abkommen vom
30.Juni 1955— Bundesgesetzbl.1955ITS.1049,
1956II S. 377);
a) die von der Europäischen Wirtschafts-

gemeinschaft gezahlten Gehälter, Löhne
und Bezüge der vom Rat bestimmten
Beamten und sonstigen Bediensteten der
Gemeinschaft, der Mitglieder der Kommis-
sion sowie der Richter, Generalanwälte,
des Kanzlers und der Hilfsberichterstatter
des Gerichtshofsnach Maßgabe der Arti-
kel 12, 15, 19 und 20 des Protokolls
über die Vorrechte und Befreiungen der
EuropäischenWirtschaftsgemeinschaftvom
17.Apıil 1957 (Bundesgesetzbi. II S. 1182);
die Befreiung gilt auch für die Mitglieder
der Organe der Europäischen Investitions-
bank, ihr Personal und für die Vertreter
der Mitgliedstaaten, die an ihren Arbeiten
teilnehmen (Artikel 21 des bezeichneten
Protokolls),

b) die von der Europäischen Atomgemein-
schaft gezahlten Gehälter, Löhne und Be-
züge der vom Rat bestimmten Beamten
und sonstigen Bediensteten der Gemein-
schaft, der Mitglieder der Kommission so-
wie der Richter, Generalanwälte, des Kanz-
lers und der Hilfsberichterstatterdes Ge-
richtshofs nach Maßgabe der Artikel 12,
15,19und 20des Protokolls über die Vor-
rechte und Befreiungen der Europäischen
Atomgemeinschaft von 17. April 1957
(Bundesgesetzbl. II S. 1212)

(Gesetzzu den Verträgen vom 25.März 1957
zur Gründung der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft und der Europäischen Atom-
gemeinschaft vom 27. Juli 1957 — Bundes-
gesetzbl.li S.753, 1678);
die Einkünfte der Steuerpflichtigen insoweit,
als ihnen ein Anspruch auf Befreiung nach
den Doppelbesteuerungsabkommenzusteht
($ 9 des Steueranpassungsgesetzes);
die Zuwendungen, die auf Grund des Ful-
bright-Abkommens gezahlt werden;
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der Ehrensold für Künstler sowie Zuwendun-
gen aus Mitteln der Deutschen Künstlerhilfe,
wenn es sih um Bezüge aus öffentlichen
Mitteln handelt, die wegen der Bedürftigkeit
des Künstlers gezahlt werden;
die Beihilfen, die von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, der Max-Planck-Gesell-
schaft, der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften, der Akademie der Wissenschaften
in Göttingen, der Heidelberge, Akademie der
Wissenschaften und der Akademie der Wis-
senschaften und der Literatur in Mainz zur
Förderung der wissenschaftlichenAusbildung
und Forschung nach besonderen Richtlinien
dieser Einrichtungengegebenwerden;
Zinsen aus festverzinslichenSchuldverschrei-
bungen,die zur Erfüllung der Entschädigungs-
ansprüche für Altsparanlagen im Sinn des
Altsparergesetzes ausgegebenworden sind;
Bergmannsprämiennach$4 desGesetzesüber
Bergmannsprämien vom 20. Dezember 1956
(Bundesgesetzbl.I S.927);
Beträge, die nach Teil I des deutsch-schwei-
zerischen Abkommens vom 16. Juli 1956
gezahlt werden {Artikel 2 des Gesetzesvom
4.April 1957zu demam 16.Juli 1956in Bonn
unterzeichnetenAbkommenzwischender Bun-
desrepublik Deutschlandund der Schweize-
rischenEidgenossenschaftüber die Liquidation
des früheren deutsch-schweizerischenVer-
rechnungsverkehrs— Bundesgesetzbl.1957II
S. 66);
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungs-
gesetz vom 26. Juli 1957 (Bundesgesetzbl.I
5.1046), soweit sie nicht nach dessen $ 15
Abs. 1Satz2 steuerpflichtigsind;
laufende Zuwendungen eines früheren alliier-
ten Besatzungssoldatenan seine im Geltungs-
bereichdes GrundgesetzesansässigeEhefrau,
soweit sie auf diese Zuwendungen angewie-
sen ist;
die Beträge, die der Arbeitnehmer vom
Arbeitgeber erhält,um sie für ihn auszugeben
(durchlaufendeGelder),und dieBeiräge,durch
die Auslagen des Arbeitnehmers für den
Arbeitgeber ersetzt werden (Auslagenersatz);
Trinkgelder, die demArbeitnehmer von Drit-
ten gezahlt werden, ohne daß ein Rechts-
anspruchdarauf besteht,soweit sie 600Deut-
sche Mark im Kalenderjaßr nicht übersteigen;
besondereZuwendungendes Arbeitgebers an
den Arbeitnehmer nach näherer Maßgabe
einer Rechtsverordnung, soweit es aus sozia-
len Gründen oder zur Vereinfachung des
Besteuerungsverfahrens geboten erscheint, die
Zuwendungen ganz oder teilweise steuerfrei
zu belassen;
Zinsen aus Pfandbriefen und Kommunal-
obligationen, die von der Landesbank und
Girozentrale Saar vor dem 6. Juli 1959 aus-
gegebenworden sind. $ 3a Abs.2 gilt ent-
sprechend;
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33.

37.

38.

1)

Bundesgesetzblatt,
N

Zinsen aus Entschädigungsansprüchenfür
deutsche Auslandsbonds im Sinn der 8% 52
bis 54 des Bereinigungsgesetzes für deutsche
Auslandsbonds vom25. August 1952 (Bundes-
geselzbl.] S.553), soweit sich die Entschädi-
gungsansprüche gegen den Bund oder die
Länder richten.Das gleichegilt für die Zinsen
aus Schuldverschreibungen und Schuldbuch-
forderungen, die nach den 88 9, 10 und 14 des
Gesetzes zur näheren Regelung der Entschä-
digungsansprüche für Auslandsbonds vom
10.März 1960 (Bundesgesetzbl. I S. 177) vom
Bund oder von den Ländern für Entschädi-
gungsansprüche erteilt oder eingetragen wer-
den;
das Gehalt und die sonstigen Bezüge, die von
dem Rat für die Zusammenarbeit auf dem Ge-
biete des Zollwesens an seine Beamten ge-
zahlt werden (Artikel VI Abschnitt 17 der
Anlage zu dem Abkommen über die Gründung
eines Rates für die Zusammenarbeit auf dem
Gebiete des Zollwesens — Bundesgesetzbl.
1952II S. 1, 19);

nationalen Entwicklungs-Organisation ausge-
gebenen oder garantierten Schuldverschrei-
bungen und Wertpapieren nach Artikel VIII
Abschnitt 9 des Abkommens vom 26. Januar
1960 über die Internationale Entwicklungs-
Organisation in dem in dieser Bestimmung
vorgeschriebenen Umfang (Bundesgesetzbl. II
5.2137,2138,2363);
das Gehalt und die sonstigen Bezüge, die von
der Internationalen Entwicklungs-Organisa-
tion an ihre Direktoren, Stellvertreter und
Bediensteten gezahlt werden, wenn diese
Personen nicht die deutsche Staatsangehörig-
keit besitzen, nach Artikel VIII Abschnitt 9
des in Ziffer 56 bezeichneten Abkommens;
Miet- und Lastenbeihilfen im Sinn des Ge-
setzes über die Gewährung von Miet- und
Lastenbeihilfen vom 23. Juni 1960 (Bundes-
gesetzbl. I S. 389, 399) und des Zweiten
Wohnungsbaugesetzes (Wohnungsbau- und
Familienheimgesetz) vom 27. Juni 1956 (Bun-
desgesctzbl. I S. 523), geändert durch das vor-
bezeichnete Gesetz vom 23. Juni 1960.

$ 3a
Steuerbefreiung bestimmter Zinsen

Steuerfrei sind
1. Zinsen aus im Geltungsbereich des Grund-

geseizes oder in Berlin (West) ausgegebe-
nen Pfandbriefen und Kommunalschuldver-
schreibungen, wenn die Erlöse aus diesen
Wertpapieren mindestens zu 90 vom Hun-
dert zur Finanzierung des sozialen Woh-
nungshauesund der durch ihn bedingten
Kosten der Aufschließungsmaßnahmen und
Gemeinschaftseinrichtungen bestimmt sind;

2. Zinsen aus
a) festverzinslichenSchuldverschreibungen

des Bundesund aus Schatzanweisungen

des Bundes mit einer Laufzeit von min-
destens drei Jahren,

b) festverzinslichen Schuldverschreibungen
der Länder und aus Schatzanweisungen
der Länder mit einer Laufzeit von min-
destens drei Jahren, wenn der Ausschuß
für Kapitalverkehr ($ 6 des Gesetzes
über den Kapitalverkehr vom 2. Sep-
tembeı 1949 — WiGBI. S. 305) fest-
gestellthat, daß die vorgesehenenAus-
gabebedingungendas Kurs- und Zins-
gefüge am Kapitalmarkt nicht stören;

3. Zinsen aus vor dem 1. April 1952 — in
Berlin (West) vor dem 27. Juni 1952— im
Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in
Berlin (West) ausgegebenen festverzins-
lichen Wertpapieren (ausgenommen Na-
mensschuldverschreibungen) und aus fest-
verzinslichenWertpapieren,die in der Zeit
nach dem 31. März 1952— in Berlin (West)
nach dem 26. Juni 1952— bis zum 17.De-
zember 1952im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes oder in Berlin (West) ausgegeben
und nach dem Gesetz über den Kapitalver-
kehr vom 2. September 1949 (WiGBl. S. 305)
genehmigt worden sind. Die Steuerfreiheit
bezieht sich auch auf Zinsen aus vor dem
21. Juni 1948 — in Berlin (West) vor dem
25. Juni 1948 — außerhalb des Geltungs-
bereichs des Grundgesetzes und von Ber-
lin (West) ausgegebenen festverzinslichen
Wertpapieren
a) von Geldinstituten, die nach $ 3 der

35.Durchführungsverordnung zum Um-
stellungsgesetz (Öffentlicher Anzeiger
Nr. 83 vom 13.September 1949) bis zum
17.Dezember 1952 als verlagert aner-
kannt worden sind oder vor dem
21.Juni 1948ihren Sitz in den Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder vor dem
25. Juni 1948nach Berlin (West) verlegt
haben,

b) von anderen Unternehmen, die ihren
Sitz in den Geltungsbereichdes Grund-
gesetzes oder nach Berlin (West) ver-
legt haben und auf deren Emissionen
$ 1 des Gesetzes zur Bereinigung des
Wertpapierwesens (Wertpapierbereini-
gungsgesetz) vom 19. August 1949
(WwiGBl.S.295) — in Berlin (West) $ 1
des Gesetzes zur Bereinigung des Wert-
papierwesens (Wertpapierbereinigungs-
gesetz) vom 26. September 1949 (Ver-
ordnungsblatt für Groß-Berlin Teil I
S. 346)— anzuwenden ist.

Die Steuerfreiheit gilt nicht für Zinsen aus
Industrieobligationen, die nach dem 20.Juni
1948— im Saarland nach dem 19.Novem-
ber 1947 und in Berlin (West) nach dem
24. Juni 1948 — ausgegeben worden sind
und nicht für Zinsen aus Wandelanleihen
undGewinnobligationen.Sie gilt jedochfür
Zinsen aus vor dem 1. Januar 1952 ausge-
gebenen Industrieobligationen (ausgenom-
men Wandelanleihen und Gewinnobliga-



tionen), soweit und nachdem der Zinssatz
auf 5,5 vom Hundert ermäßigt worden ist;

4. Zinsen aus nach dem 31.März 195%— in
Berlin (West) nach dem 26. Juni 1952— im
Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in
Berlin (West) ausgegebenen festverzins-
lichen Wertpapieren, wenn der Verwen-
dungszweck des Erlöses nach Anhörung des
Ausschusses für Kapitalverkehr ($ 6 des
Gesetzes über den Kapitalverkehr vom
2. September 1949 — WiGBl. S.305) durch
Rechtsverordnung als besonders förde-
rungswürdig anerkannt worden ist. Eine
Anerkennung darf nur erfolgen, wenn eine
Ausgabe für den vorgesehenen Verwen-
dungszweck zu den üblichen Bedingungen
am Kapitalmarkt nicht möglich ist und
wenn der Kapitalverkehrsausschuß fest-
gestellt hat, daß durch die Ausgabe das
Kurs- und Zinsgefüge am Kapitalmarkt
nicht gestört wird.

(2) Eine Anleihe gilt im Sinn des Absatzes 1 als
ausgegeben, wenn mindestens ein Wertpapier der
Anleihe veräußert worden ist.

{3) Die Steuerfreiheit der Zinsen aus den in
Absatz 1 bezeichneten Anleihen wird durch eine
Änderung des Ausgabekurses der Anleihe nicht be-
rührt, wenn der Bundesminister für Wirtschaft im
Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finan-
zen die Änderung genehmigthat.

(4) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff. 1, 2 und 4
gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinn des Ab-
satzes 1 Ziff. 1, 2 und 4, die vor dem1. Januar 1955
ausgegeben worden sind.

$ 3b
Steuerbefreiung bestimmter Gewinnanteile

Steuerfrei sind die vor dem 1.Januar 1962fällig
gewordenen Gewinnanteile und sonstigen Bezüge
aus Anteilen an Wohnungsunternehmen, solange
diese nach dem Gesetz über die Gemeinnützigkeit
im Wohnungswesen vom 29. Februar 1940 (Reichs-
gesetzbl. I S.438) und den dieses Gesetz ergänzen-
den Vorschriften als gemeinnütziganerkannt sind.

8 3cC
Anteilige Abzüge

Soweit Ausgaben mit steuerfreien Einnahmen in
unmittelbarem wirtschaftlickem Zusammenhang ste-
hen, dürfen sie nicht als Betriebsausgaben oder
Werbungskosten abgezogen werden.

3. Gewinn
g 4

Gewinnbegriif im allgemeinen
(1) Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen

dem Betriebsvermögen am Schluß des Wirtschafts-
jahrs und dem Betriebsvermögen am Schluß des
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs, vermehrt um
den Wert der Entnahmenund vermindert um den
Wert der Einlagen. Entnahmen sind alle Wirt-
schaftsgüter (Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse,

1261

Nutzungen und Leistungen), die der Steuerpflichtige
dem Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder für
andere betriebsfremde Zwecke im Laufe des Wirt-
schaftsjahrs entnommen hat. Einlagen sind alle
Wirtschaftsgüter (Bareinzahlungen und sonstige
Wirtschaftsgüter), die der Steuerpflichtige dem Be-
trieb im Laufe des Wirtschaftsjahrs zugeführt hat.
Bei der Ermittlung des Gewinns sind die Vorschrif-
ten über die Betriebsausgaben (Absätze 4 bis 6),
über die Bewertung {($$6, 6a) und über die Abset-
zung für Abnutzung oder Substanzverringerung ($7)
zu befolgen. Der Wert des Grund und Bodens, der
zum Anlagevermögen gehört, bleibt außer Ansatz.

(2) Der Steuerpflichtige darf die Vermögensüber-
sicht (Bilanz) auch nach ihrer Einreichung beim
Finanzamt ändern, soweit sie den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung unter Befolgung der
Vorschriften dieses Gesetzes nicht entspricht. Dar-
über hinaus ist eine Änderng der Vermögensüber-
sicht (Bilanz) nur mit Zustimmung des Finanzamts,
im Rechtsmittelverfahren mit Zustimmung der
Rechtsmittelbehördezulässig.
(3) Steuerpflichtige,die nicht auf Grund gesetz-

licher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu füh-
ren und regelmäßig Abschlüsse zu machen, und
die auch keine Bücher führen und keine Abschlüsse
machen, können als Gewinn den Überschuß der
Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben
(Absätze 4 bis 6) ansetzen. Die Vorschriften über
die Absetzung für Abnutzung oder Substanzver-
ringerung ($ 7) sind zu befolgen.
(4) Betriebsausgabensind die Aufwendungen, die

durch den Betrieb veranlaßt sind.
(5) Aufwendungen

1. für Geschenkean Personen, die nicht Ar-
beitnehmer des Steuerpflichtigen sind und
nicht in ständiger Geschäftsbeziehung zu
dem Steuerpflichtigen auf Grund eines
Werkvertrags oder eines Handelsvertreter-
vertrags stehen, mit Ausnahme von Ge-
schenken, die bei einem Empfänger im
Wirtschaftsjahr den Wert von insgesamt
100 Deutsche Mark nicht übersteigen,

2. für Einrichtungen des Steuerpflichtigen, so-
weit sie der Bewirtung oder der Beherber-
gung von Personen,die nichtArbeitnehmer
des Steuerpflichtigen sind, dienen (Gäste-
häuser) und sich außerhalb des Ortes eines
Betriebs des Steuerpflichtigen befinden,

3. für die Pacht oder die Ausübung einer Jagd
oder einer Fischerei, für die Haltung oder
Benutzung von Segeljachten oder Motor-
jachten sowie für ähnliche Zwecke und für
die hiermit zusammenhängenden Bewir-
tungen

scheiden bei der Gewinnermittlung aus, soweit nicht
die Unterhaltung der in Ziffer 2 bezeichneten Ein-
richtungenoder die in Ziffer 3 bezeichnetenTätig-
keiten Gegenstand einer mit Gewinnabsicht aus-
geübtenBetätigung des Steuerpflichtigensind. An-
dere Aufwendungen als die in den Ziffern 1 bis 3
bezeichneten, die die Lebensführung des Steuer-
pflichtigen oder anderer Personen berühren, schei-
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den bei der Gewinnermiltlung insoweit aus, als sie
nach der allgemeinen Verkehrsauffassung als un-
angemessen anzuschen sind. $ 12 Ziff. 1 bleibt
unberührt.

(6) Aufwendungen im Sinn des Absatzes 5 sind
einzeln und getrennt von den sonstigen Betriebs-
ausgäben aufzuzeichuen. Soweit diese Aufwendun-
gen nicht bereits nach Absatz 5 vom Abzug aus-
geschlossen sind, dürfen sie bei der Gewinnermitt-
lung nur berücksichligt werden, wenn sie nach Satz 1
besonders aufgezeichnet sind.

85
Gewinn bei Vollkaufleuten und bei bestimmten

anderen Gewerbetreibenden
Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund gesetz-

licher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu
führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder
die ohne eine solche Verpflichtung Bücher führen
und regelmäßig Abschlüsse machen, ist für den
Schluß des Wirtschaftsjahrs das Betriebsvermögen
anzusetzen ($ 4 Abs. 1Satz 1), das nach den handels-
rechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
fung auszuweisen ist. Die Vorschriften über die
Entnahmen und die Einlagen ($4 Abs. 1), über die
Zulässigkeit der Bilanzänderung ($ 4 Abs. 2), über
die Betriebsausgaben ($ 4AAbs.4 bis 6), über die
Bewertung ($$ 6, 6a) und über die Absetzung für
Abnutzung oder Substanzverringerung ($ 7) sind zu
befolgen.

86
Bewertung

(1) Für die Bewertungder einzelnenWirtschafts-
güter, die dem Betrieb dienen, gilt das Folgende:

1. Wirtschafisgüter des Anlagevermögens, die
der Abnutzung unterliegen, sind mit den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten,
vermindert um die Absetzungen für Ab-
nulzung nach $ 7, anzusetzen. Ist der Teil-
wert niedriger, so kann dieser angesetzt
werden. Teilwert ist der Betrag, den ein Er-
werber des ganzen Betriebs im Rahmen des
Gesamtkaufpreises für das einzelneWirt-
schaftsgut ansetzen würde; dabei ist davon
auszugehen, daß der Erwerber den Betrieb
fortführt. Bei Wirtschaftsgütern,die bereits
am Schluß des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahrs zum Anlagevermögen des
Steuerpflichligen gehört haben, darf der
Bilanzansatz nicht über den letzten Bilanz-
ansatz hinausgehen.

2. Andere als die in Ziffer 1 bezeichneten
Wirtschaftsgüter des Betriebs (Grund und
Boden, Beteiligungen, Geschäfts- oder Fir-
menwert, Umlaufsvermögen) sind mit den
Anschäffungs-oder Herstellungskostenan-
zusetzen. Stalt der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten kann der niedrigere Teil-
wert (Ziffer 1 Satz 3) angesetzt werden. Bei
Wirischaftsgütern, die bereits am Schluß
des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs zum
Betriebsvermögen gehört haben, kann der
Steuerpflichtige in den folgenden Wirt-

schaftsjahren den Teilwert auch dann an-
setzen, wenn er höher ist als der letzte
Bilanzansatz; es dürfen jedoch höchstens
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
angesetzt werden. Bei land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben ist auch der Ansatz
des höheren Teilwerts zulässig, wenn das
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung entspricht.

3. Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer
Anwendung der Vorschriften der Ziffer 2
anzusetzen.

4. Entnahmen des Steuerpflichtigenfür sich,
für seinen Haushalt oder für andere be-
triebsfremde Zwecke sind mit dem Teil-
wert anzusetzen.

5. Einlagen sind mit dem Teilwert für den
Zeitpunkt der Zuführung anzusetzen; sie
sind jedoch höchstens mit den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten anzusetzen,wenn
das zugeführte Wirtschaftsgut
a) innerhalb der letzten drei Jahre vor

dem Zeitpunkt der Zuführung ange-
schafftoder hergestellt worden ist oder

b) ein Anteil an einer Kapitalgesellschaft
ist und der SteuerpflichtigeamKapital
der Gesellschaft im Sinn des $ 17 Abs. 1
Satz 2 wesentlichbeteiligt ist.

6. Bei Eröffnung eines Betriebs ist Ziffer 5
entsprechend anzuwenden.

7. Bei entgeltlichkemErwerb eines Betriebs
sind dieWirtschaftsgütermit demTeilwert,
höchstens jedoch mit den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten anzusetzen.

(2) Steuerpflichtige, die. den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können die
Anschaffungs-oder Herstellungskostenvon beweg-
lichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die
der Abnutzung unterliegen und die.einer selbstän-
digen Bewertung und Nutzung fähig sind, im Jahr
der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe
als Betriebsausgaben absetzen, wenn die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten für das einzelne
Wirtschaftsgut 600Deutsche Mark nicht übersteigen.

86a
Pensionsrückstellung

(1) Eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-
schaft (Versorgungsanspruch einer Person, bei der
der Versorgungsfall noch nicht eingetreten ist) kann
nur gebildetwerden,wenn die Pensionsanwartschaft
auf einer vertraglichen Pensionsverpflichtung beruht
oder sich aus einer Betriebsvereinbarung, einem
Tarifvertrag oder einer Besoldungsordnung ergibt,
Eine auf betrieblicher Übung oder dem Grundsatz
der Gleichbehandlung beruhende Pensionsverpflich-
tung gilt nicht als vertragliche Verpflichtung im Sinn
des Satzes 1.
(2)Eine Rückstellungfür eine Pensionsanwart-

schaft darf im Wirtschaftsjahr den Gewinn nur bis
zur Höhe des Betrags mindern, der auf das Wirt-
schaftsjahr entfällt, wenn die Rückstellung nach
versicherungsmathematischenGrundsätzen gleich-
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mäßig auf die Zeit von der Entstehung der Pen-
sionsverpflichtung (Pensionszusage) bis zu dem ver-
traglich vorgesehenen Eintritt des Versorgungsfalls
verteilt wird. In dem Wirtschaftsjahr, in dem der
Versorgungsfall eintritt oder die aus der Pensions-
zusage berechtigtePerson ihre Tätigkeit für den
Steuerpflichtigen unter Beibehaltung des Versor-
gungsanspruchs beendet, darf die Rückstellung den
Gewinn bis zu dem Betrag mindern, der sich als
Unterschied zwischendem versicherungsmathema-
tischen Barwert der künftigen Pensionsleistungen
und einer nach den Grundsätzen des Satzes 1 für
denBilanzstichtagdes vorangegangenenWirtschafts-
jahrs berechneten Rückstellung ergibt. Bei der An-
wendung der Sätze 1und 2 ist ein Rechnungszinsfuß
von mindestens 5V/2vom Hundert zugrunde zu legen.
(3) Ist in der Steuerbilanz zum Schluß des letzten

Wirtschaftsjahrs, das vor dem 16. Dezember 1960
endet,eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-
schaft ausgewiesen, die unter Zugrundelegung eines
niedrigerenRechnungszinsfußesals51/2vomHundert
gebildetworden ist, so sind in den folgendenWirt-
schaftsjahren die nach den Absätzen 1und 2 zulässi-
gen Zuführungen zu der Rückstellung versicherungs-
mathematisch gleichmäßig so zu kürzen, daß die
Rückstellung im Zeitpunkt des vertraglich vorge-
sehenen Eintritts des Versorgungfalls den sich
unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes
von 51/z vom Hundert ergebenden versicherungs-
mathematischen Barwert der künftigen Pensions-
leistungen nicht übersteigt.

(4) Nach dem Eintritt des Versorgungsfalls ist
eine Rückstellung für eine Pensionsverpflichtung in
jedem Wirtschaftsjahr mindestens in Höhe des Be-
trags gewinnerhöhend aufzulösen, der sich unter
ZugrundelegungeinesRechnungszinsfußesvon 5%/a
vom Hundert als Unierschied des versicherungs-
mathematischen Barwerts der künftigen Pensions-
leistungen am Schluß des Wirtschaftsjahrs und am
Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs er-
gibt. Ist nach dem Eintritt des Versorgungsfalls eine
in der Steuerbilanz des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahrs ausgewiesene Rückstellung für eine
Pensionsverpflichtung höher als der unter Zugrunde-
legung eines Rechnungszinsfußes von 5V/2vom Hun-
dert errechnete versicherungsmathematische Bar-
wert der künftigen Pensionsleistungen am Schluß
des Wirtschaftsjahrs, so ist insoweit die Rückstel-
lung gewinnerhöhend aufzulösen. Der Steuerpflich-
tige kann in Höhe von vier Fünfteln eines nach
Satz 2 entstehendenGewinns eine den steuerlichen
Gewinn mindernde Rücklage bilden. Die Rücklage
ist in den auf die Bildung folgenden vier Wirt-
schaftsjahren mit mindestens je einem Viertel,
spätestensjedochbeiWegfall derPensionsverpflich-
tung gewinnerhöhend aufzulösen.

87
Absetzung für Abnutzung
oder Substanzverringerung

(1) Bei Gebäuden und sonstigen Wirtschafts-
gütern, deren Verwendung oder Nutzung durch den
Steuerpflichtigen zur Erzielung von Einkünften sich
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erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum von mehr als
einem Jahr erstreckt, ist jeweils für ein Jahr der
Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten ab-
zusetzen, der bei gleichmäßigerVerteilung dieser
Kosten auf die Gesamtdauer der Verwendung oder
Nutzung auf ein Jahr entfällt (Absetzung für Ab-
nutzung in gleichen Jahresbeträgen). Die Absetzung
bemißt sich hierbei nach der betriebsgewöhnlichen
NutzungsdauerdesWirtschaftsguts.Bei beweglichen
WirtschaftsgüterndesAnlagevermögens,bei denen
es wirtschaftlich begründet ist, die Absetzung für
Abnutzung nach Maßgabe der Leistung des Wirt-
schaftsguts vorzunehmen, kann der Steuerpflichtige
diesesVerfahren stattder Absetzung für Abnutzung
in gleichen Jahresbeträgen anwenden, wenn erden
auf das einzelne Jahr entfallenden Umfang der Lei-
stung nachweist. Absetzungen für außergewöhnliche
technische oder wirtschaftliche Abnutzung sind zu-
lässig.

(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern desAnlage-
vermögens kann der Steuerpflichtige statt der Ab-
setzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen
die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahres-
beträgen bemessen. Die Absetzung für Abnutzung
in fallenden Jahresbeträgen kann nach einem un-
veränderlichen Hundertsatz vom jeweiligen Buch-
wert (Restwert) vorgenommen werden; der dabei
anzuwendende Hundertsatz darf höchstens das
Zweifache des bei der Absetzung für Abnutzung in
gleichen Jahresbeträgen in Betracht kommenden
Hundertsatzes betragen und 20 vom Hundert nicht
übersteigen. Durch Rechtsverordnung kann die An-
wendung anderer Verfahren der Absetzung für
Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen zugelassen
werden, wenn sich danach für das erste Jahr der
Nutzung und für die ersten drei Jahre der Nutzung
insgesamt nicht höhere Absetzungen für Abnutzung
als bei dem in Satz 2 bezeichneten Verfahren er-
geben. Bei Wirtschaftsgütern, bei denen die Abset-
zung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen
bemessenwird, sindAbsetzungenfür außergewöhn-
liche technische oder wirtschaftliche Abnutzung nicht
zulässig. Voraussetzung für die Anwendung der
Sätze 1 bis 4 ist, daß über die Wirtschaftsgüter,bei
denen die Absetzung für Abnutzung in fallenden
Jahresbeträgen bemessen wird, durch Rechtsverord-
nung zu bestimmende Aufzeichnungen geführt
werden.

(3) Der Übergang von der Absetzung für Abnut-
zung in fallenden Jahresbeträgen zur Absetzung
für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen ist zu-
lässig. In diesem Fall bemißt sich die Absetzung
für Abnutzung vom Zeitpunkt des Übergangs an
nachdemdann noch vorhandenenRestwertund der
Restnutzungsdauer des einzeinen Wirtschaftsguts.
Der Übergang von der Absetzung für Abnutzung
in gleichen Jahresbeträgen zur Absetzung für Ab-
nutzung in fallenden Jahresbeträgen ist nicht zu-
lässig.

(4) Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen und
anderen Betrieben, die einen Verbrauch der Sub-
stanz mit sich bringen, ist Absatz 1 entsprechend
anzuwenden; dabei sind Absetzungen nach Maßgabe
des Substanzverzehrs zulässig {Absetzung für Sub-
stanzverringerung).
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87a
Bewerlungsfreiheit für bewegliche Wirtschaftsgüter

(1) Steuerpflichtige, die
1. auf Grund des Bundesverlriebenengesetzes

zur Inanspruchnahme von Rechten und Ver-
günstigungen berechligt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Natio-
nalität, Weltanschauung oder politischer
Gegnerschalt gegen den Nationalsozialis-
mus verfolgt worden sind,

ihre trübere Erwerbsgrundlageverloren haben und
den Gewinn auf Grund ordnungsmäßigerBuchfüh-
rung ermitteln, können für die abnutzbaren beweg-
lichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
neben der nach $7 von den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten zu bemessenden Absetzung für
Abnutzung im Jahr der Anschaffung oder Herstel-
lung und in dem darauffolgenden Jahr bis zu ins-
gesami 50 vom Hundert der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten,höchstensjedochfür alle in Be-
tracht kommenden Wirtschaftsgüter eines Unter-
nehmens bis zu 100000 Deutsche Mark jährlich ab-
schreiben. Die Absetzung für Abnutzung in den fol-
genden Jahren bemißt sich nach dem dann noch
vorhandenenRestwert und der Restnutzungsdauer
der einzelnen Wirtschaftsgüter, für die Bewertungs-
freiheit nach Satz 1 in Anspruch genommen worden
ist,

(2) Die Bewertungsfreiheit nach Absatz 1 kann
nur für diejenigen abnutzbaren beweglichen Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens in Anspruch ge-
nommen werden, die bis zum 31. Dezember 1958
angeschafftoder hergestelltworden sind. Bei Wirt-
schaftsgütern, für die von der Bewertungsfreiheit
nachAbsatz 1Gebrauchgemachtwird, sind die Ab-
setzungen für Abnutzung nach $ 7 in gleichen
Jahresbeträgen vorzunchmen.

& 7b
Erhöhte Absetzungenfür Wohngebäude

(1) Bei Gebäuden, die im Geltungsbereich des
Gescizes errichtet worden sind und zu mehr als
66°/svom Hundert Wohnzwecken dienen, können
abweichend von $ 7 im Jahr der Fertigstellung des
Gebäudes und in dem darauffolgenden Jahr auf
Antrag jeweils bis zu 7'/zvomHundert der Herstel-
lungskostien abgesetzt werden. Ferner können in
den darauffolgenden acht Jahren an Stelle der nach
$ 7 zu bemessenden Absetzung für Abnutzung je-
weils bis zu 4 vom Hundert der Herstellungskosten
abgesetzt werden. Nach Ablauf dieser acht Jahre
bemessen sich die Absetzungen für Abnutzung nach
dem dann noch vorhandenen Restwert und der
Resinutzungsdauer des Gebäudes. Die Sätze 1 bis 3
sind auf die Aufwendungen entsprechend anzuwen-
den, die zum Wiederaufbau eines durch Kriegs-
einwirkung ganz oder teilweise zerstörten Gebäudes
gemacht werden, wenn dieses Gebäude ohne den
Wiederaufbau nicht mehr oder nicht mehr voll zu
Wohnzwecken verwendet werden kann. Bei Ein-
und Zweilamilienhäusern sind die Sätze 1 bis 4 auf
den Teil der Herstellungskosten, der 120000 Deut-
sche Mark übersteigt, nicht anzuwenden.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten ent-
sprechend für Aufwendungen, die für Zubauten,
Ausbauten oder. Umbauten an bestehenden Ge-
bäuden gemacht worden sind, wenn die neu her-
gestellten Gebäudeteile zu mehr als 80 vom Hun-
dert Wohnzwecken dienen.

(3) Bei Gebäuden im Sinn des Absatzes 1 Satz 1,
die im Rahmen.der Kleinsiedlung oder als Kauf-
eigenheimemit der Verpflichtung errichtetworden
sind, sie an natürliche Personen zu Eigentum
zu übertragen, können die Absetzungen im Sinn
des Absatzes 1 (erhöhte Absetzungen) vom Erst-
erwerber vorgenommen werden, soweit der Bau-
herr nicht selbst für die veräußerten Gebäude
erhöhteAbsetzungengeltendgemachthat. In diesen
Fällen treten an die Stelle der Herstellungskosten
(Absatz 1) die Anschaffungskosten. Hat der Bauherr
für die veräußerten Gebäude keine erhöhten Ab-
setzungen vorgenommen, so tritt für den Eıst-
erwerber an die Stelle des Jahres der Fertigstellung
des Gebäudes (Absatz 1 Satz 1) das Jahr des Erst-
erwerbs. Hat der Bauherr für die veräußerten Ge-
bäude erhöhte Absetzungen vorgenommen, so kann
der Ersterwerber sie nur mit den Hundertsätzen
und für den Zeitraum geltend machen, die für den
Bauherrn ohne die Veräußerung maßgebend ge-
wesen wären.

(4) Bei Gebäuden im Sinn des Absatzes 1 Satz 1
gilt die Vorschrift des Absatzes 3 entsprechend für
den Ersterwerber einer Kaufeigentumswohnung im
Sinn des $ 12 Abs.2 des Zweiten Wohnungsbau-
gesetzes (Wohnungsbau- und Familienheimgesetz)
vom 27.Juni 1956 (Bundesgesetzbl.I S.523) oder
eines Dauerwohnrechts im Sinn des Zweiten Teils
des Wohnungseigentumsgeseizes vom 15.März 1951
(Bundesgesetzbl. I S. 175), wenn der Dauerwohn-
berechtigte wirtschaftlich einem Wohnungseigen-
tümer gleichsteht.

(5) Bei Gebäuden im Sinn des Absatzes 1 kann
der Bauherr innerhalb der ersten vier Jahre nicht
ausgenutzte erhöhte Absetzungen nachholen. Dabei
können nachträglicheHerstellungskostenvom Jahr
ihrer Entstehung an bei der Bemessung der er-
höhten Absetzungen so berücksichtigt werden, als
wären sie bereits im Jahr der Fertigstellung des
Gebäudes entstanden. Im Jahr der Fertigstellung
des Gebäudes und den beiden folgenden Jahren
müssen jedoch mindestens die Absetzungen für Ab-
nutzung nach $ 7 vorgenommen werden. Die Sätze
1 bis 3 gelten für Zubauten, Ausbauten und Um-
bauten im Sinn des Absatzes 2 und für den Erst-
erwerb im Sinn der Absätze 3 und 4 entsprechend.

(6) Für die Anwendung der Absätze 1 bis 4 sind
zum Gebäude gehörende Garagen ohne Rücksicht
auf ihre tatsächliche Nutzung als Wohnzwecken
dienend zu behandeln, soweit in ihnen nicht mehr
als ein Personenkraftwagen für jede in dem Ge-
bäude befindliche Wohnung untergestellt werden
kann. Räume für die Unterstellung weiterer Kraft-
wagen sind stets als nicht Wohnzwecken dienend
zu behandeln.

8 7c
Förderung des Wohnungsbaues

(1) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung nach $ 4 Abs. 1 oder
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nach $ 5 ermitteln, können bei unverzinslichen, in
gleichen Jahresbeträgen zu Lilgenden Darlehen, die
aus Mitteln des Betriebs zur Förderung des Baues
von Wohnungen gegeben werden, 25 vom Hundert
des nach Absatz 3 berücksichtigungsfähigen Gesamt-
betrags der im Wirtschaftsjahr gegebenen Darlehen
außerhalb der Bilanz vom Gewinn abziehen. Das
gilt auch, wenn die Flingabe der Darlehen nicht
durch den Betrieb veranlaßt worden ist. Die Dar-
lehen sind in der Bilanz mit dem.Wert anzusetzen,
der sich nach Abzug von Zwischenzinsen unter Be-
rücksichtigung von Zinscszinscn vom Nennbeirag
der Darlehen ergibt. Dabei ist von einem Zinssatz
von höchstens 5,5 vom Hundert auszugehen.
(2) Voraussetzung für die Anwendung des Ab-

satzes 1 ist, daß die Darlehen
1. eine Laulzeit von mindestens zehn Jahren

haben, \
2. nach dem 31.Dezember 1954 und vor dem

1.Januar 1962an einen Bauherrn gegeben
werden,

3. von dem Bauherrn unverzüglich und un-
mittelbar zur nachstelligen Finanzierung
oder Restfinanzierungdes Bauesvon Woh-
nungen im Sinn des $ 39 oder des $ 82
des Zweiten Wohnungsbaugesetzes (Woh-
nungsbau- und Familienheimgesetz) vom
27. Juni 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 523)
a) inEigenheimen, Kaufeigenheimen, Klein-

siedlungen oder als Wohnungen (Eigen-
tumswohnungen) im Sinn des Ersten
Teils des Wohnungseigentumsgesetzes
oder
durch Wiederaufbau von durch Kriegs-
einwirkung ganz oder teilweise zerstör-
ten Gebäuden

b)

verwendet werden und
4. weder unmittelbar noch mittelbar in wirt-

schaftlihem Zusammenhangmit der Auf-
nahme eines Kredits stehen.

(3) Absatz 1 ist nur anzuwenden,wenn die Dar-
lehen7000DeutscheMark für jede geförderteWoh-
nung nicht übersteigen. Bei Darlehen, die zur Finan-
zierung des Baues von Wohnungen in Eigenheimen,
Kaufeigenheimen, Kleinsiedlungen oder von Woh-
nungen (Eigentumswohnungen) im Sinn des Ersten
Teils des Wohnungseigentumsgesetzes verwendet
werden, erhöht sich dieser Betrag auf 10000
Deutsche Mark. Bei Eigenheimen, Kaufeigenheimen
und Kleinsiedlungen mit zwei Wohnungen gilt diese
Erhöhung nur für Darlehen zur Finanzierung einer
der beiden Wohnungen. Die Darlehen dürfen bei
der Ermittlung des nachAbsatz 1 vom Gewinn ab-
zuziehenden Betrags nur insoweit berücksichtigt
werden, als sie 30 vom Hundert des Gewinns aus
dem Betrieb nicht übersteigen, aus dessen Mitteln
die Darlehen gegeben worden sind. Das gilt nicht,
wenn diese Wohnungen für Arbeitnehmer des
Steuerpflichtigen errichtet werden.

(4) Zum Nachweis der in Absatz 2 Ziff.3 und in
Absatz 3 Satz 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen
ist eine Bescheinigung der nach $ 95 Abs.1 des
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Zweiten Wohnungsbaugesetzesbestimmten Stelle
vorzulegen.

(5) Wird ein Darlehen im Sinn des Absatzes 1
während der Laufzeit über die Tilgungsbeträge
hinaus zurückgezahlt oder innerhalb von zehn Jah-
ren nach der Hingabe abgetreten, so ist zum Zweck
der Nachversteuerung im Wirtschaftsjahr oder Ka-
lenderjahrderRückzahlungoderAbtretung der nach
Absatz 1 abgezogene Betrag außerhalb der Bilanz
dem Gewinn hinzuzurechnen.

8 7d
(gestrichen)

8%Fe
Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude, Lagerhäuser

und landwirtschaftliche Betriebsgebäude
(1) Steuerpflichtige,die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes
zur Inanspruchnahme von Rechten und Ver-
günstigungen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Natio-
nalität, Weltanschauung oder politischer
Gegnerschaft gegen den Nationalsozialis-
mus verfolgt worden sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlageverloren haben und
den Gewinn nach $ A Abs.1 oder nach $ 5 auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können
bei Gebäuden,die im eigenengewerblichenBetrieb
unmittelbar

a) der Fertigung oder
b) der Bearbeitung von zum Absatz bestimm-

ten Wirtschaftsgütern oder
c) der Wiederherstellung von Wirtschafts-

gütern oder
d) ausschließlich der Lagerung von Waren,

die zum Absatz an Wiederverkäufer be-
stimmt sind oder für fremde Rechnung
gelagert werden,

dienen und nach dem 31.Dezember 1951, aber vor
dem1. Januar 1964 hergestellt worden sind, neben
der nach $ 7 von den Herstellungskosten zu be-
messenden Absetzung für Abnutzung im Wirt-
schaftsjahr der Herstellung des Gebäudes und in-
dem darauffolgenden Jahr bis zu je 10 vom Hundert
der Herstellungskosten absetzen. In den folgenden
Wirtschaftsjahren bemessensich die Absetzungen
für Abnutzung nach dem Restwert und der Rest-
nutzungsdauer des Gebäudes. Den Herstellungs-
kosten eines Gebäudes werden die Aufwendungen
gleichgestellt, die nach dem 31.Dezember 1951, aber
vor dem1. Januar 1964 zum Wiederaufbau eines
durch Kriegseinwirkung ganz oder teilweise zer-
störten Gebäudes gemacht werden, wenn dieses Ge-
bäude ohne den Wiederaufbau nicht oder nicht mehr
voll zu einem der in Satz 1 bezeichneten Zwecke
verwendet werden kann.

(2) Absatz 1 ist entsprechend anwendbar auf die
Herstellungskosten von land- und forstwirtschaft-
lichenBetriebsgebäudenund auf die Aufwendungen
zum Wiederaufbau von durch Kriegseinwirkung
ganz oder teilweise zerstörten land- und forstwirt-
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schaftlichen Betriebsgebäuden,wenn der Gewinn
aus Land- und Forstwirtschaft auf Grund ordnungs-
mäßiger Buchführung ermittelt wird.

(3) Bei Gebäuden, für die von der Bewertungs-
freiheit im Sinn des Absatzes 1 oder 2 Gebrauch ge-
macht wird, sind die Abselzungen für Abnutzung
nach 3%7 in gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen.

4. Überschuß der Einnahmen
über die Werbungskosten

$8
Einnahmen

(1) Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder
Geldeswert bestehen und dem Steuerpflichtigen im
Rahmen einer der Einkunftsarten des $ 2 Abs. 3
Ziff. A bis 7 zufließen.

(2) Einnahmen, die nicht in Geld bestehen (Woh-
nung, Kost, Waren und sonstige Sachbezüge) sind
mit den üblichen Mittelpreisen des Verbrauchsorts
anzusetzen.

89
Werbungskosten

Werbungskosien sind Aufwendungen zur Erwer-
bung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Sie
sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie
erwächsen sind. Werbungskosten sind auch
l. Schuldzinsen und auf besonderenVerpflich-

tungsgründen beruhende Renten und dauernde
Lasten, soweit sie mit einer Einkunftsart in
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Bei
Leibrenten kann nur der Anteil abgezogen
werden, der sich aus der in $ 22 Ziff. 1 Buch-
slabe a aufgeführten Tabelle ergibt; in den
Fällen des $ 22 Ziff. 1 Buchstabe a letzter Satz
kann nur der Anteil, der nach der in dieser
Vorschrift vorgeschenenRechtsverordnungzu
ermitteln ist, abgezogen werden;

2. Steuern vom Grundbesitz, sonstige Öffentliche
Abgaben und Versicherungsbeiträge, soweit
solche Ausgaben sich auf Gebäude oder auf
Gegenständebezichen, die dem Steuerpflichti-
gen zur Einnahmeerzielung dienen;

3. Beiträge zu Berufsständen und sonstigen Be-
rufsverbänden, deren Zweck nicht auf einen
wirtschaftlichenGeschäftsbetriebgerichtet ist;

A. Aufwendungen des Steuerpflichtigen für Fahr-
ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Zur
Abgeltung des Abzugs dieser Aufwendungen
bei Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeugs
sind durch Rechtsverordnungje ein Pausch-
botrag für die Benutzung eines Kraftwagens,
eines Kleinsikraflwagens (drei- oder vierrädri-
ges Kraftfahrzeug, dessen Motor einen Hub-
raum von nicht mehr als 500 Kubikzentimeter
hat), eines Motorrads und eines Fahrrads mit
Motor feslzusetzen. Absetzungen für Ab-
nutzung sind dabei zu berücksichtigen;

5. Aufwendungen für Arbeitsmittel (Werkzeuge
und Berufskleidung);

6. Absetzungen für Abnutzung und für Substanz-
verringerung ($ 7 Abs. 1 und 4, $ 7b).

$ 9a
Pauschbeträgefür Werbungskosten

Für Werbungskostensind bei der Ermittlung der
Einkünfte die folgenden Pauschbeträge abzuziehen,
wenn nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen
werden:

i. von den Einnahmen aus nichtselbständiger
Arbeit:
ein Pauschbetrag von 564 Deutsche Mark;

2. von den Einnahmen ausKapitalvermögen:
ein Pauschbetrag von 150Deutsche Mark;
bei Ehegatten, die nach $$ 26, 26b zusammen
veranlagt werden, erhöht sich dieser Pausch-
betrag auf insgesamt 300 DeutscheMark;

3. von wiederkehrenden Bezügen im Sinn des
$ 22 Ziff. 1:
ein Pauschbetrag von 200 Deutsche Mark.

Die Pauschbeträgedürfen nicht höher sein als die
Einnahmen aus der jeweiligen Einkunftsart.

3. Sonderausgaben
$ 10

(1) Sonderausgaben, die vom Gesamtbetrag der
Einkünfte abgezogen werden, sind die folgenden
Aufwendungen, wenn sie weder Betriebsausgaben
noch Werbungskosten sind:

1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflich-
tungsgründen beruhende Renten und dau-
ernde Lasten, die nicht mit Einkünften in
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, die
bei der Veranlagung außer Betracht blei-
ben. Bei Leibrenten kann nur der Anteil
abgezogen werden, der sich aus der in $ 22
Ziff, 1 Buchstabe a aufgeführten Tabelle
ergibt; in den Fällen des $ 22 Ziff. 1 Buch-
stabe a letzter Satz kann nur der Anteil,
der nach der in dieser Vorschrift vorge-
sehenenRechtsverordnungzu ermitteln ist,
abgezogen werden;

2. Beiträge zu
a) Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversi-

cherungen, den gesetzlichen Renten-
versicherungen und der Arbeitslosen-
versicherung,

b) Versicherungen auf den Lebens- oder
Todesfall sowie zu Witwen-, Waisen-,
Versorgungs- und Sterbekassen,wenn
bei einmaliger Beitragsleistung zu Be-
ginn des Vertrags (Einmalbeitrag) dieser
für die Dauer von mindestens zehn Jah-
ten oder bei laufender Beitragsleistung
für die Dauer von mindestens fünf Jah-
ren abgeschlossenworden ist;

3. Beiträge an Bausparkassen zur Erlangung
von Baudarlehen. Beiträge, die nach Ab-
lauf von vier Jahren seit Vertragsabschluß
geleistet werden, können nur insoweit ab-
gezogen werden, als sie das Eineinhalbfache
des durchschnittlichen Jahresbetrags der in
den ersten vier Jahren geleisteten Beiträge
im Veranlagungszeitraum nicht übersteigen;



4. gezahlte Kirchensteuer;
. gezahlle Vermögensteuer;

6. die nach $ 211 Abs.1 Nr. 1 und 2 des La-
StenausgleichsgesetzesabzugsfähigenTeile
der Vermögensabgabe, der Hypotheken-
gewinnabgabe und der Kreditgewinn-
abgabe und die nach $ 216 des Lasten-
ausgleichsgesetzes abzugsfähigen Beträge
an Übergangsabgabe;

7. die Beiträge auf Grund der Vorschriften
des Kindergrldgesetzes vom 13.November
1954 (Bundesgesetzbl. I S. 333) in der Fas-
sung des Kindergeldergänzungsgesetzes
vom 23. Dezember 1955 (Bundesgesetzbl. I
S.841) und des Gesetzes zur Änderung und
Ergänzung von Vorschriften der Kinder-
geldgesetze vom 27. Juli 1957 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1061).

Voraussetzungfür die Abzugsfähigkeit der in den
Ziffern 2 und 3 bezeichneten Aufwendungen ist,
daß sie weder unmittelbar noch mittelbar in wirt-
schaftlichem Zusammenhangmit der Aufnahme
eines Kredits stehen. Das gilt nicht, soweit die in
den Ziffen 2 und 3 bezeichneten Beiträge nach
Ablauf von fünf Jahren seit Vertragsabschluß in
der beim Abschluß des Vertrags ursprünglich ver-
einbarten Höhe laufend und gleichbleibend geleistet
werden.

(2) Nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ist
eine Nachversteuerung durchzuführen

1. bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag
(Absatz 1Ziff. 2 Buchstabe b), bei denen die
volle oder teilweise Rückzahlungvon ge-
leisteten Beiträgen verlangt werden kann,
wenn vor Ahlauf von zehn Jahren seit
Vertragsabschluß die Versicherungssumme,
außer im Schadensfall und in der Renten-
versicherung auch bei Erbringung der ver-
tragsmäßigen Rentenleistung, ganz oder
zum Teil ausgezahlt oder die bezeichneten
Einmalbeiträge ganz oder zum Teil zurück-
gezahlt oder Ansprüche aus dem Versiche-
rungsvertrag ganz oder zum Teil abgetreten
oder belichen werden;

2. bei Bausparverträgen (Absatz 1 Ziff. 3),
wenn vor Ablauf von sechs Jahren seit
Vertragsabschluß, außer im Fall des Todes
des Bausparers oder des Eintrilts seiner
völligen Erwerbsunfähigkeit, die Bauspar-
summe ganz oder zum Teil ausgezahlt,
geleistete Beiträge ganz oder zum Teil
zurückgezahlt oder Ansprüche aus dem
Bausparvertrag abgetreten oder beliehen
werden. Unschädl!ich sind jedoch die Aus-
zahlung der Bausparsumme oder die Be-
leihung von Ansprüchen aus dem Bauspar-
vertrag, wenn der Steuerpflichtige die
empfangenen Beträge unverzüglich und
unmittelbar zum Wohnungsbau verwendet,
und die Abtretung, wenn der Erwerber die
Bausparsumme oder die auf Grund einer
Beleihung empfangenen Beträge unverzüg-
lich und unmittelbar zum Wohnungsbau
für den Abtretenden oder dessen Ange-

1267

hörige im Sinn des $ 10 des Steueranpas-
sungsgesetzes verwendet.
Unter Absatz 1 fallen auch Sonderausgaben
für den Ehegatten und diejenigen Kinder
des Steuerpflichtigen, die mit ihm zusam-
men veranlagt werden, oder für über
18 Jahre alte Kinder, für die dem Steuer-
pflichtigen ein Kinderfreibetrag gewährt
wird.

und Versicherungsprämien an
solche Versicherungsunternehmen und Bau-
sparkassen, die weder ihre Geschäfislei-
tung noch ihren Sitz im Inland haben,
sind nur dann abzugsfähig, wenn diesen
Unternehmen die Erlaubnis zum Geschäfts-
betrieb im Inland erteilt ist.

satzes 1 Ziff. 2 und 3 gilt das Folgende:
a) Sie können bis zu 1100 Deutsche Mark,

im Fall der Zusammenveranlagungvon
Ehegatten bis zu 2200 Deutsche Mark
im Kalenderjahr in voller Höhe abge-
zogen werden. Für jedes Kind, für das
nach $ 32 Abs.2 ein Kinderfreibetrag
zusteht oder gewährt wird, erhöhen sich
diese Beträge um je 500 Deutsche Mark;

b) hat der Steuerpflichtige oder im Fall der
Zusammenveranlagung einer der Ehe-
gatten mindestens vier Monate vor dem
Ende des Veranlagungszeitraums das
50. Lebensjahr vollendet, so erhöhen
sich die in Buchstabe a bezeichneten
Beträgeauf das Doppelte.Das gilt nicht
bei Steuerpflichtigen, die nach dem
31. Dezember 1963 das 50. Lebensjahr
vollenden;

c) übersteigendie SonderausgabenimSinn
des Absatzes 1 Ziff. 2 und 3 die in den
Buchstaben a und b bezeichneten Be-
träge, so kann der darüber hinaus-
gehende Beträg zur Hälfte, höchstens
jedoch bis zu 50 vom Hundert der in
den Buchstabena und b bezeichneten
Beträge abgezogenwerden;

d) vor Anwendung der Buchstaben a bis c
können Sonderausgaben im Sinn des
Absatzes 1 Ziff.2 bis zu 500 Deutsche
Mark, im Fall der Zusammenveranla-
gung von Ehegatten bis zu 1000 Deut-
sche Mark im Kalenderjahr in voller
Höhe abgezogen werden; diese Beträge
vermindern sich, wenn in dem Gesamt-
beitrag der Einkünfte solche aus nicht-
selbständiger Arbeit enthalten sind, um
den vom Arbeitgeber geleisteten gesetz-
lichen Beitrag zur gesetzlichenRenten-
versicherung.

$ 10a
Sieuerbegünstigung

des nicht eninommenen Gewinns

auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes
zur Inanspruchnahme von Rechten und Ver-
günstigungenberechtigtsind oder
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2. aus Gründen der Rasse, Religion, Natio-
nalität, Weltanschauung oder politischer
Gegnerschaft gegen den Nationalsozialis-
mus verfolgt worden sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und
ihre Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft und
aus Gewerbebetrieb auf Grund ordnungsmäßiger
Buchführung nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 ermitteln,
können für dieVeranlagungszeiträume1952bis 1963
auf Antrag bis zu 50 vom Hundert der Summeder
nicht entnommenen Gewinne, höchstens aber 20 000
Deutsche Mark als Sonderausgaben vom Gesamt-
betrag der Einkünfte abziehen. Für die Veran-
lagungszeiträume 1956bis 1958erhöht sich der Satz
von 50 vom ITundert auf 75 vom Hundert. Als nicht
entnommen gilt auch der Teil der Summe der
Gewinne, der zur Zahlung der auf die Betriebsver-
mögen entfalleonden Abgaben nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz verwendet wird. Der als steuerbegün-
stigt in Anspruch genommeneTeil der Summeder
Gewinne ist bei der Veranlagung besonders fest-
zustellen.
(2) Übersieigen in einem der auf die Inanspruch-

nahme der Steuerbegünstigung(Absatz 1) folgen-
den drei Jahre bei dem Steuerpflichtigen oder
seinem Gesamtrechtisnachlolger die Entnahmen aus
dem Betrieb die Summe der bei der Veranlagung zu
berücksichligenden Gewinne aus Land- und Forst-
wirtschaft und aus Gewerbebetrieb, so ist der über-
steigendeBetrag (Mehrentnahme)bis zur Höhe des
besonders festgestellten Betrags (Absatz 1 letzter
Satz) dem Einkommen im Jahr der Mehrentnahme
zum Zweck der Nachversteuerung hinzuzurechnen.
Beträge, die zur Zahlung der auf die Betriebsver-
mögen entfallenden Abgaben nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz ‚verwendet werden, rechnen auch in
diesem Fall nicht zu den Entnahmen. Soweit Ent-
nahmen zur Zahlung von Erbschaftsteuer auf den
Erwerb des Betriebsvermögens von Todes wegen
oder auf den Übergang des Betriebsvermögens an
Personen der Steuerklasse I des $ 9 des Erbschaft-
steuergesetzesverwendet werden oder soweit sich
Entnahmen durch Veräußerung des Betriebs (88 14
und 16) ergeben, unterliegen sie einer Nachver-
steuerungmit den Sätzen des $ 34 Abs. 1; das gilt
nicht für die Veräußerung eines Teilbetriebs und
im Fall der Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft.
Auf Antrag des Steuerpflichligen ist eine Nachver-
steuerung auch dann vorzunchmen, wenn in dem
in Betracht kommenden Jahr eine Mehrentnahme
nicht vorliegt.
(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten

enlsprechend für den Gewinn aus selbständiger
Arbeit mit der Maßgabe, daß dieser Gewinn hin-
sichtlich der Steuerbegünstigung (Absatz 1) und der
Nachversteuerung (Absatz 2) für sich zu behandeln
ist.

$ 10b
Steuerbegünstigie Zwecke

Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher,
religiöser, wissenschaftlicher und staatspolitischer
Zwecke und der als besonders förderungswürdig
anerkannten gemeinnützigen Zwecke sind bis zur
Höhe von insgesamt 5 vom Hundert des Gesamt-

betrags der Einkünfte oder 2 vom Tausend der
Summe der gesamten Umsätze und der im Kalender-
jahr aufgewendeten Löhne und Gehälter als Sonder-
ausgaben abzugsfähig. Für wissenschaftliche und
staatspolitischeZweckeerhöhtsichderVomhundert-
satz von 5 um weitere 5 vom Hundert.

$ 10c
Pauschbeträge für Sonderausgaben

Für Sonderausgaben im Sinn der $$ 10 und 10b
sind bei der Ermittlung desEinkommensdie folgen-
den Pauschbeträge abzuziehen, wenn nicht höhere
Sonderausgaben nachgewiesen werden:

l. in den Fällen, in denen in den Einkünften des
Steuerpflichtigen Einnahmen aus nichtselbstän-
diger Arbeit oder wiederkehrende Bezüge
($ 22 Ziff. 1) enthalten sind:
ein Pauschbetrag von insgesamt 636 Deutsche

Mark;

2. in anderenFällen:
ein Pauschbetragvon 200DeutscheMark.

Bei Ehegatten, die nach $$ 26, 26b zusammen ver-
anlagt werden, wird für jeden Ehegatten der für
ihn in Betracht kommende Pauschbetrag mit der
Maßgabe gewährt, daß der Pauschbetrag nach Ziffer 2
nicht doppelt oder neben dem Pauschbetrag nach
Ziffer 1 abgezogenwerden kann, wenn die Ein-
künfte der Ehegatten, die nicht Einkünfte aus nicht-
selbständigerArbeit sind, insgesamtnicht 800Deut-
sche Mark übersteigen.

$ 10d
Verlustabzug

Steuerpflichtige, die den Gewinn nach $ 4 Abs.1
oder nach $ 5 auf Grund ordnungsmäßiger Buch-
führung ermitteln, können die Verluste der fünf
vorangegangenen Veranlagungszeiträume aus Land-
und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus
selbständiger Arbeit wie Sonderausgaben vom Ge-
samibetrag der Einkünfte abziehen, soweit ihnen
ein Ausgleich oder Abzug der Verluste in den
vorangegangenen Veranlagungszeiträumen nich!
möglichwar.

6. Vereinnahmung und Verausgabung

$&11
(1) Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahrs

bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zuge-
flossensind.RegelmäßigwiederkehrendeEinnahmen,
die dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn
oder kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahıs,
zu demsie wirtschaftlichgehören,zugeflossensind,
gelten als in diesem Kalenderjahr bezogen. Die Vor-
schriften über die Gewinnermittlung ($ 4 Abs. 1, $5)
bleiben unberührt.

(2) Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzu-
setzen, in dem sie geleistet worden sind. Für regei-
mäßig wiederkehrende Ausgaben gilt Absatz 1
Satz 2 entsprechend. Die Vorschriften über die Ge-
winnermittlung ($ 4 Abs. 1, $ 5) bleiben unberührt.
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7. Nicht abzugsfühige Ausgaben

$ 12
Unbeschadet der Vorschrift des $ 10 dürfen weder

bei den einzelnen Einkunftisarlen noch vom Gesamt-
beitrag der Einkünfte abgezogen werden

1. die für den Haushalt des Steuerpfllichligen und
für den Unterhalt seiner Familicnangehörigen
aufgewendeten Beträge. Dazu gehören auch die
Aufwendungen für dic Lebensführung, die die
wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung
des Steuerpflichligen mit sich bringt, auch
wenn sie zur Förderung des Berufs oder der
Tätigkeit des Steuerpflichtigen erfolgen;

2. freiwillige Zuwendungen und Zuwendungen
an eine gegenüber dem Steuerpflichligen oder
seinem Ehegatten gesetzlich unterhaltsberech-
tigte Person oder deren Ehegatten, auch wenn
diese Zuwendungen auf einer besonderen Ver-
einbarung beruhen;

3. die Steuern vom Einkommen und sonstige Per-
soncnsteuern,

8. Die einzelnen Finkunftsarten

a) Land- und Forstwirtschaft
($ 2 Abs. 3 Ziff. 1)

8 13
Einkünite aus Land- und Forstwirtschaft

(1) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind
1. Einkünfte aus dem Betrieb von Landwirt-

schaft, Forstwirtschaft, Weinbau, Garten-
bau, Obstbau, Gemüsebau, Baumschulen
und aus allen Betrieben, die Pflanzen und
Pflanzenteile mit Hilfe der Naturkräfte ge-
winnen; zu diesen Einkünften gehören auch
die Einkünfte aus der Tierzucht und Tier-
haltung dieser Betriebe, wenn die für die
Tierzucht und Tierhaltung erforderlichen
Erzeugnisse überwiegend in diesen Betrie-
ben gewonnen werden können;

2. Einkünfte aus Tierzuchtbetrieben, Vieh-
mästereien, Abmelkställen, Geflügelfarmen
und ähnlichen Betrieben, wenn zur Tier-
zucht oder Tierhaltung überwiegend Er-
zeugnisse verwendet werden, die im eige-
nen Betrieb mit Hilfe der Naturkräfte
gewonnen sind;

3. Einkünfte aus Binnenfischerei,
und Teichwirtschaft;

Fischzucht

4. Einkünfte aus Jagd, wenn diese mit dem
Betrieb einer Landwirtschaft oder einer
Forstwirtschaft in Zusammenhang steht.

(2) Zu den Einkünften im Sinn des Absatzes 1
gehören auch

1. Einkünfte aus einem land- und forstwirt-
schaftlichen Nebenbetrieb. Als Nebenbetrieb
gilt ein Betrieb, der dem land- und forst-
wirtschaftlichen Hauptbetrieb zu dienen
bestimmt ist;
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2. derNutzungswertderWohnung desSteuer-
pflichtigen, wenn die Wohnung die bei Be-
trieben gleicher Art übliche Größe nicht
überschreitet.

(3) Bei nichtbuchführenden Land- und Forstwirten,
deren Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft nach
Durchschnittsätzen ermittelt werden, werden diese
Einkünfte im vollen Umfang zur Einkommensteuer
herangezogen, wenn das Einkommen den Betrag
von 6000 Deutsche Mark jährlich übersteigt. Wenn
das Einkommen diesen Betrag nicht übersteigt, so
werden die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
zur Einkommensteuer nur herangezogen, soweit sie
den Betrag von 1000 Deutsche Mark übersteigen.
Verluste aus Land- und Forstwirtschaft dürfen bei
Ermittlung des Einkommensnur ausgeglichenwer-
den ($ 2 Abs. 2), wenn sie 1000Deutsche Mark über-
steigen. .

$ 14
Veräußerungdes Betriebs

(1) Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirt-
schaft gehören auch Gewinne, die bei der Veräuße-
rung oder ‚Aufgabeeines land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebs oder Teilbetriebs erzielt werden.
Veräußerungsgewinn ist der Betrag, um den der
Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungs-
kosten den Wert des Betriebsvermögens übersteigt,
der nach $ A Abs. 1 für den Zeitpunkt der Ver-
äußerungermitteltwird.

(2) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-
äußerungsgewinn bei der Veräußerung des ganzen
Betriebs den Betrag von 10.000Deutsche Mark und
beiVeräußerungeinesTeilbetriebsden entsprechen-
den Teil von 10000 Deutsche Mark übersteigt.

(3) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-
gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen,
wenn der Steuerpflichtige den veräußerten Betrieb
oder Teilbetrieb innerhalb der letzten drei Jahre
vor der Veräußerung erworben und infolge des
Erwerbs Erbschaftsteuer entrichtet hat.

b) Gewerbebetrieb
($ 2 Abs. 3 Ziff. 2)

8 15
Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind
1. Einkünfte aus gewerblichen Unternenmen.

Dazu gehören auch Einkünfte aus gewerblicher
Bodenbewirtschaftung, z.B. aus Bergbauunter-
nehmen und aus Betrieben zur Gewinnung von
Torf, Steinen und Erden, soweit sie nicht land-
oder forstwirtschaftliche Nebenbetriebe sind;

2. die Gewinnanteile der Gesellschafter einer
offenen Handelsgesellschaft, einer Kommandit-
gesellschaft und einer anderen Gesellschaft, bei
der der Gesellschafter als Unternehmer (Mit-
unternehmer) anzusehen ist, und die Vergü-
tungen, die der Geselischafter von der Gesell-
schaft für seine Tätigkeit im Dienst der Gesell-
schaft oder für die Hingabe von Darlehen oder
für die Überlassung von Wirtschaftsgütern be-
zogen hat;
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3. die Gewinnanteile der persönlich haftenden Ge-
selischalter eincı Kommanditgesellschaftauf
Aklien, soweil sie nicht auf Anteile am Grund-
kapital entfallen, und die Vergütungen, die
der persönlich haltende Gesellschafter von der
Gesellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der
Gesellschaft oder für die Hingabe von Dar-
Icehen oder für die Überlassung von Wirt-
Schaflsgütern bezogen hat.

$ 16
Veräußerung des Betriebs

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb ge-
hören auch Gewinne, die erzielt werden bei der
Veräußerung

1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines
Teilbetriebs;

2. des Anteils eines Gesellschafters, der als
Unternehmer (Mitunternehmer) desBetriebs
anzusehen ist ($ 15 Ziff. 2);

3. des Anteils eines persönlichhaftendenGe-
sellschafters einer Kommanditgesellschaft
auf Aktien ($ 15 Ziff. 3),

(2) Veräußerungsgewinn im Sinn des Absatzes 1
ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten den Wert des Be-
triebsvermögens (Absatz 1 Ziff. 1) oder den Wert
des Anteils am Betriebsvermögen (Absatz 1 Ziff. 2
und 3) übersteigt. Der Wert des Betriebsvermögens
oder des Anteils ist für den Zeitpunkt der Veräuße-
tung nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 zu ermitteln.
(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des

Gewerbebetriebs. Werden die einzelnen dem Betrieb
gewidmeten Wirtschaftsgüter im Rahmen der Auf-
gabe des Betriebs veräußert, so sind die Veräuße-
rungspreise anzuselzen. Werden die Wirtschafts-
güter nicht veräußert, so ist der gemeine Wert im
Zeilpunkt der Aufgabe anzusetzen, Bei Aufgabe
eines Gewerbebetriebs, an dem mehrere Personen
beteiligt waren, ist für jeden einzelnen Beteiligten.
der gemeine Wert der Wirtschaftsgüter anzusetzen,
die er bei der Auseinaändersetzung erhalten hat.

(4) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-
äußerungsgewinn bei der Veräußerung des ganzen
Gewerbebetriebs (Absatz 1 Ziff. 1) den Betrag von
10000 Deutsche Mark und bei der Veräußerung
eines Teilbetriebs oder eines Anteils am Betriebs-
vermögen (Absatz 1 Ziff.1 bis 3) den entsprechen-
den Teil von 10.000Deutsche Mark übersteigt.

(5) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-
gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen,
wenn der Steuerpflichtige den veräußerten Betrieb
oder Teilbetrieb oder den veräußerten Anteil am
Betriebsvermögeninnerhalb der letzten drei Jahre
vor der Veräußerung erworben und infolge des
Erwerbs Erbschaftsteuer entrichtet hat.

8 17
Veräußerung wesentlicher Beteiligungen

(1) Zu den Einkünlten aus Gewerbebetrieb gehört
auch der Gewinn aus der Veräußerung eines Anteils
an einer Kapitalgese!Ischaft, wenn der Veräußerer

am Kapital der Gesellschaft wesentlich beteiligt war
und der veräußerte Anteil eins vom Hundert des
Grund- oder Stammkapitals der Gesellschaft über-
steigt. Eine wesentliche Beteiligung ist gegeben,
wenn der Veräußerer allein oder mit seinen Ange-
hörigen an der Kapitalgeseilschaft zu mehr als
einem Viertel unmittelbar oder mittelbar, z.B. durch
Treuhänder oder durch eine Kapitalgesellschaft,
innerhalb der letzten fünf Jahre beteiligt war.

(2) Veräußerungsgewinn im Sinn des Absatzes 1
ist der Betrag,um den der Veräußerungspreisnach
Abzug der Veräußerungskosten die Anschaffungs-
kosten übersteigt,

(3) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-
äußerungsgewinnden dem veräußertenAnteil an
der Kapitalgesellschaft entsprechenden Teil von
10000 Deutsche Mark übersteigt.

(4) Die Einkommensteuer vom Veräußerungsge-
winn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen, wenn
der Steuerpflichtige den veräußerten Anteil an der
Kapitalgesellschaft innerhalb der letzten drei Jahre
vor der Veräußerung erworben und infolge des
Erwerbs Erbschaftsteuer entrichtet hat.

(5) Verluste, die bei der Veräußerung von An-
teilen an einer Kapitalgesellschaft entstanden sind,
dürfen bei Ermittlung des Einkommens nicht aus-
geglichen werden ($ 2 Abs. 2).

c) Selbständige Arbeit
($ 2 Abs. 3 Ziff. 3)

$ 18
(1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind

1. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit.
Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören
die selbständigausgeübtewissenschaftliche,
künstlerische, schriftstellerische, unterrich-
tende oder erzieherische Tätigkeit, die selb-
ständige Berufstätigkeit der Ärzte, Zahn-
ärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare,
Patentanwälte, Vermessungsingenieure, In-
genieure, Architekten, Handelschemiker,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beraten-
den Volks- und Betriebswirte, vereidigten
Buchprüfer (vereidigten Bücherrevisoren),
Helfer in Steuersachen, Heilpraktiker, Den-
tisten, Krankengymnasten, Journalisten,
Bildberichterstatter, Dolmetscher, Über-
setzer, Lotsen und ähnlicher Berufe. Ein
Angehöriger eines freien Berufs im Sinn
der Sätze 1 und 2 ist auch dann freiberuf-
lich tätig, wenn er sich der Mithilfe fachlich
vorgebildeter Arbeitskräfte bedient; Vor-
aussetzung ist, daß er auf Grund eigener
Fachkenntnisse leitend und eigenverant-
wortlich tätig wird. Eine Vertretung im Fall
vorübergehender Verhinderung steht der
Annahme einer leitenden und eigenverant-
wortlichen Tätigkeit nicht entgegen;

2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen
Lotterie, wenn sie nicht Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb sind;



3. Einkünfte aus sonsliger selbständigerAr-
beit, z.B. Vergütungen für die Vollstrek-
kung von Testamenten,für Vermögensver-
waltung und für die Tätigkeit als Auf-
sichtsratsmitglied.

(2) Einkünfte nach Absaiz 1 sind auch dann
steuerpflichtig, wenn es sich nur um eine vorüber-
gehende Tätigkeit handelt.

(3) Zu den Einkünften aus selbsländiger Arbeit
gehört auch der Gewinn, der bei der Veräußerung
des der selbständigenArbeit dienendenVermögens
oder bei der Aufgabe der Tätigkeit erzielt wird.
Veräußerungsgewinn ist der Betrag, um den der
Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungs-
kosten den Wert des Vermögens übersteigt, der
nach $ 4 Abs. 1 für den Zeitpunkt der Veräußerung
ermittelt wird. $ 16 Abs. 3 ist entsprechend anzu-
wenden. Die Steuerpflichttritt nur ein, wenn der
Veräußerungsgewinn den Betrag von 10000Deutsche
Mark übersteigt. Die Einkommensteuervom Ver-
äußerungsgewinn wird auf Antrag ermäßigt oder
erlassen, wenn der Steuerpflichtige das veräußerte
Vermögen innerhalb der leizten drei Jahre vor der
Veräußerung erworben und infolge des Erwerbs
Erbschaftsteuer entrichtet hat.
(4) Bei der Ermittlung des Einkommens werden

5 vom Hundert der Einnahmen aus freier Berufs-
tätigkeit, höchstens jedoch 1200 Deutsche Mark
jährlich, abgesetzt, wenn die Einkünfte aus der
freien Berufstätigkeit die anderen Einkünfte über-
wiegen.

d) Nichtselbständige Arbeit
($2Abs.3 Ziff.4)

$ 19
Zu den Einkünften aus nichiselbständiger Arbeit

gehören
1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen

und andere Bezüge und Vorteile, die für eine
Beschäftigung im öffentlichen oder privaten
Dienst gewährt werden;

2. Wartegelder,Ruhegelder,Witwen- undWaisen-
gelder und andere Bezüge und Vorteile aus
früheren Dienstleistungen.

Es ist gleichgültig, ob es sich um laufende oder
um einmalige Bezüge handelt und ob ein Rechts-
anspruch auf sie besteht.

e) Kapitalvermögen
($ 2 Abs. 3 Ziff. 5)

$ 20
(1) Zu den Einkünften

gehören
aus Kapitalvermögen

1. Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen, Aus-
beuten und sonstige Bezüge aus Aktien,
Kuxen, Genußscheinen, Anteilen an Ge-
sellschaftenmit beschränkterHaftung, an
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
.und Kolonialgesellschaften, aus Anteilen
an der Reichsbankund bergbautreibenden
Vereinigungen, die die Rechte einer juri-
stischen Person haben;
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2. Einkünfte aus der Beteiligung an einem
Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter;

3. ZinsenausHypothekenund Grundschulden
und Renten aus Rentenschulden. Bei Til-
gungshypotheken und Tilgungsgrundschul-
den ist nur der Teil der Zahlung steuer-
pflichtig, der als Zins auf den jeweiligen
Kapitalrest entfällt;

4. Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen
jeder Art, z.B. aus Darlehen, Anleihen,
Einlagen und Guthaben bei Sparkassen,
Banken und anderen Kreditanstalten;

5. Diskontbeträgevon Wechseln und Anwei-
sungen einschließlich der Schatzwechsel.

(2) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-
hören auch

1. besondere Entgelie oder Vorteile, die
neben den in Absatz 1 bezeichneten Ein-
künften oder an deren Stelle gewährt
werden;

2. Einkünfte aus der Veräußerung von
Dividendenscheinen, Zinsscheinen und son-
stigen Ansprüchen, wenn die dazugehö-
rigen Aktien, Schuldverschreibungen oder
sonstigen Anteile nicht mitveräußert wer-
den.

(3) Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2
bezeichneten Art zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbstän-
diger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung
gehören, sind sie diesen Einkünften zuzurechnen.

f})Vermietung und Verpachtung
($2 Abs.3 Ziff.6)

821
(1) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

sind
1. Einkünfte aus Vermietung und Verpach-

tung von unbeweglichkem Vermögen, ins-
besondere von Grundstücken, Gebäuden,
Gebäudeteilen, Schiffen, die in ein Schiffs-
register eingetragen sind, und Rechten, die
den Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstücke unterliegen (z.B. Erbbau-
recht, Erbpachtrecht, Mineralgewinnungs-
recht); -

2. Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung von Sachinbegriffen, insbesondere von
beweglichem Betriebsvermögen;

3. Einkünfte aus zeitlich begrenzter Überlas-
sung von Rechten, insbesondere von schrift-
stellerischen, künstlerischen und gewerb-
lichen Urheberrechten, von gewerblichen
Erfahrungen und von Gerechtigkeitenund
Gefällen;

4, Einkünfte aus der Veräußerung von Miet-
und Pachtzinsforderungen, auch dann, wenn
die Einkünfte im Veräußerungspreis von
Grundstücken enthalten sind und die Miet-
oder Pachtzinsen sich auf einen Zeitraum
beziehen, in dem der Veräußerer noch Be-
silzer war.
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(2) Zu den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtunggehört auch der Nutzungswert der Woh-
nung im eigenen Haus oder der Nutzungswert einer
dem Steuerpflichtigen ganz oder teilweise unent-
geltlich überlassenen Wohnung einschließlich der
zugehörigen sonsligen Räume und Gärten.

(3) Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2 be-
zeichneten Art sind Einkünften aus anderen Ein-
kunftsarten zuzurechnen, soweit sie zu diesen
gehören.

g) Sonstige Einkünfte
($2Abs.3 Ziff.7)

$ 22
Arten der sonstigen Einkünfte

Sonstige Einkünfte sind
1. Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, so-

weit sie nicht zu den in $ 2 Abs.3 Ziff. 1 bis 6
bezeichneten Einkunftsarten gehören. Werden
die Bezüge freiwillig oder einer gesetzlich
unterhaltsberechtigten Person gewährt, so sind
sie nicht dem Empfänger zuzurechnen, wenn
der Geber unbeschränkt steuerpflichtig ist. Zu
den in Satz 1 bezeichneten Einkünften gehören
auch
a) Leibrenten insoweit, als in den einzelnen

Bezügen Einkünfte aus Erträgen des Ren-
tenrechts enthalten sind. Als Ertrag des
Rentenrechtsgilt für die gesamteDauer des
Rentenbezugs der Unterschied zwischen
dem Jahresbetrag der Rente und dem Be-
trag, der sich bei gleichmäßiger Verteilung
des Kapitalwerts der Rente auf ihre vor-
aussichtliche Laufzeit ergibt; dabei ist der
Kapitalwert nach dieser Laufzeit zu berech-
nen. Der Ertrag des Rentenrechts (Ertrags-
anteil) ist aus der nachstehenden Tabelle
zu eninehmen:

Bei Beginn Er- Bei Beginn Er- Bei Beginn Er-
der Rente trags der Rente trags- der Rente trags-
vollendetes anteil völlendetes anteil vollendetes anteil
Lebensjahr Lebensjahr Lebensjahr
des Renten- des Renten- des Renten-
berechtiglen Jinv.H. berechtigten |inv.H berechtigten |!inv.H

0 63 39 43 64 21
1bis 3 64 40 42 65 20
4bis 5 63 41 bis 42 41 66 19
6bis 8 62 43 40 67 18
9 bis 10 61 44 39 68 17
11bis 12 60 45 38 69 16
13bis 14 59 46 37 70 bis 71 15
15bis 16 58 47 36 72 14
17bis 18 57 43 bis 49 35 73 13
19bis 20 56 50 34 74 12

21 55 51 33 75 bis 76 11
22 bis 23 54 52 32 77 10
24 bis 25 53 53° 3 78 bis 79 9

26 52 54 30 80 8
27 bis 28 51 55 29 81 bis 82 7
29 bis 30 50 56 283 83 bis 84 6

3 49 97 27 85 bis 86 5
32 48 58 26 87 bis 89 4

33 bis 34 47 59 bis 60 25 90 bis 92 3
35 46 61 24 93 bis 98 2

36 bis 37 45 62 23 ab 99 1
38 44 63 22

Die Ermittlung des Ertrags aus Leibrenten,
die vor dem 1. Januar 1955 zu laufen be-
gonnen haben, und aus Renten, deren Dauer
von der Lebenszeit mehrerer Personen oder
einer anderen Person als des Rentenberech-
tigten abhängt, sowie aus Leibrenten, die
auf eine bestimmteZeit beschränkt sind,
wird durch eine Rechtsverordnung bestimmt;

b) Einkünfte aus Zuschüssen und sonstigen
Vorteilen, die als wiederkehrende Bezüge
gewährt werden;

2. Einkünfte aus Spekulationsgeschäftenim Sinn
des $ 23;

3. Einkünfte aus Leistungen, soweit sie weder zu
anderenEinkunftsarten($2 Abs. 3 Ziff. 1bis 6)
noch zu den Einkünften im Sinn der Ziffer 1
oder 2 gehören, z.B. Einkünfte aus gelegent-
lichen Vermittlungen und aus der Vermietung
beweglicher Gegenstände. Solche Einkünfte
sind nicht steuerpflichtig, wenn sie weniger
als 500 DeutscheMark im Kalenderjahr be-
tragen haben. Übersteigen die Werbungskosten
die Einnahmen, so darf der übersteigende
Betrag bei Ermittlung des Einkommens nicht
ausgeglichen werden {$ 2 Abs. 2).

$ 23
Spekulationsgeschäfte

(1) Spekulationsgeschäfte ($ 22 Ziff. 2) sind
1. Veräußerungsgeschäfte,bei denender Zeit-

raum zwischen Anschaffung und Veräuße-
rung beträgt:
a) bei Grundstücken und Rechten, die den

Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstückeunterliegen (z.B. Erb-
baurecht, Erbpachtrecht, Mineralgewin-
nungsrecht), nicht mehr als zwei Jahre,

b) bei anderen Wirtschaftsgütern, insbe-
sondere bei Wertpapieren, nicht mehr
als sechs Monate;

2. Veräußerungsgeschäfte, bei denen die Ver-
äußerung der Wirtschaftsgüter früher er-
folgt als der Erwerb.

(2) Außer Ansatz bleiben die Einkünfte aus der
Veräußerung von

1. Schuld- und Rentenverschreibungen von
Schuldnern, die Wohnsitz, Geschäftsleitung
oder Sitz im Inland haben, es sei denn,
daßbei ihnen nebender festenVerzinsung
ein Recht auf Umtausch in Gesellschafts-
anteile (Wandelanleihen) oder eine Zusatz-
verzinsung, die sich nach der Höhe der
Gewinnausschüttungdes Schuldnersrichtet,
eingeräumt ist oder daß sie von dem
Steuerpflichtigen im Ausland erworben
worden sind;

2. Forderungen, die in ein inländisches öffent-
liches Schuldbucheingetragensind.

(3) Spekulationsgeschäfteliegen nicht vor, wenn
Wirtschaftsgüter veräußert werden, deren Wert bei
Einkünften im Sinn des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6
anzusetzen ist.
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(4) Gewinn oder Verlust aus Spekulationsgeschäf-
ten ist der Unterschied zwischen dem Veräußerungs-
preis einerseits und den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten und den Werbungskosten anderer-
seits. Gewinne aus Spekulationsgeschäftenbleiben
steuerfrei, wenn der aus Spekulationsgeschälten
erzielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als
1000 Deutsche Mark betragen hat. Verluste aus
Spekulationsgeschäften dürfen nur bis zur Höhe des
Spekulationsgewinns, den der Steuerpflichtige im
gleichen Kalenderjahr erzielt hat, ausgeglichen
werden.

h) Gemeinsame Vorschriften
524

Zu den Einkünften im Sinn des $ 2 Abs. 3 gehören
auch
1. Entschädigungen, die gewährt worden sind

a) als Ersatz für entgangeneoder entgehende
Einnahmen oder

b) für die Aufgabe oder Nichtausübungeiner
Tätigkeit, für die Aufgabe einer Gewinn-
beteiligung oder einer Anwartschaft auf
eine solche;

c) als Ausgleichszahlungen an Handelsver-
treter nach $ 89b des Handelsgesetzbuchs;

2. Einkünfte aus einer ehemaligenTätigkeit im
Sinn des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 4 oder aus einem
früheren Rechtsverhältnis im Sinn des $ 2
Abs. 3 Ziff.5 bis 7, und zwar auch dann, wenn
sie dem Steuerpflichtigen als Rechtsnachfolger
zufließen.

III. Veranlagung
$25

Veranlagungszeiiraum
(1) Die Einkommensteuer wird nach Ablauf des

Kalenderjahrs (Veranlagungszeilraum) nach dem
Einkommen veranlagt, das der Steuerpflichtige in
dicsem Veranlagungszeitraum bezogen hat, soweit
nicht nach 8$$46 und 46a eine Veranlagung unter-
bleibt.

(2) Hat die Steuerpflicht nicht während des vollen
Veranlagungszeitraums bestanden, so wird das
während der Daucr der SteuerpflichtbezogeneEin-
kommen zugrunde gelegt. In diesem Fall kann die
Veranlagung bei Wegfall der Steuerpflicht sofort
vorgenommen werden.

3)
Veranlagung von Ehegatten

(1) Ehegatten, die beide unbeschränkt steuer-
pflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben und
bei denen diese Voraussetzungen im Veranlagungs-
zeitraum mindestens vier Monate bestanden haben,
können zwischen getrennter Veranlagung ($ 26a)
und Zusammenveranlagung ($ 26b) wählen.
(2) Ehegatten werden getrennt veranlagt, wenn

einer der Ehegatten getrennte Veranlagung wählt.
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Ehegatten werden zusammen veranlagt, wenn beide
EhegattenZusammenveranlagungwählen. Die zur
Ausübung der Wahl: erforderlichen Erklärungen
sind beim Finanzamt schriftlich oder zu Protokoll
abzugeben.

(3) Werden die nach Absatz 2 erforderlichen Er-
klärungen nicht abgegeben, so wird unterstellt, daß
die Ehegatten die Zusammenveranlagung wählen.

$ 26a
Getrennte Veranlagung von Ehegatten

(1) Bei getrennter Veranlagung von Ehegatten in
den in $ 26 bezeichneten Fällen sind jedem Ehe-
gatten die von ihm bezogenen Einkünfte zuzurech-
nen. Einkünfte eines Ehegatten sind nicht allein
deshalbzum Teil demanderenEhegattenzuzurech-
nen, weil dieser bei der Erzielung der Einkünfte
mitgewirkt hat. Bei der Ermittlung der Einkommen
der Ehegatten bleiben Minderungen des Einkom-
mens des einen Ehegatten, die sich aus Verein-
barungen unter den Ehegatten herleiten, insoweit
außerBetracht,als ihnen nicht Erhöhungendes Ein-
kommens des anderen Ehegatten gegenüberstehen.
(2) Die Sonderausgabender Ehegatten im Sinn

der $$ 10 und 10b sind, soweit sie die Summe der
bei der Veranlagung jedes Ehegatten mindestens
anzusetzenden Pauschbeträge ($ 10c) übersteigen,
im Rahmen der bei einer Zusammenveranlagung
der Ehegatten in Betracht kommenden Höchst-
beträge je zur Hälfte bei den Veranlagungen der
Ehegatten zu berücksichtigen, wenn sie nicht eine
andereAufteilung beantragen.
(3) Die als außergewöhnliche Belastung im Sinn

der $$ 33 und 33a bei den Veranlagungen der Ehe-
gatten vom Einkommen abzuziehenden Beträge sind
insgesamt in Höhe des bei einer Zusammenver-
anlagung der Ehegatten in Betracht kommenden
Betrags zu berücksichtigen. Für die Aufteilung gilt
Absaiz 2 entsprechend.

(4) Die Anwendung der $$ 10a und 10d für den
Fall des Übergangs von der getrennten Veranlagung
zur Zusammenveranlagung und von der Zusammen-
veranlagungzur getrenntenVeranlagung,wenn bei
beiden Ehegatten nicht entnommene Gewinne oder
nicht ausgeglicheneVerluste vorliegen, wird durch
Rechtsverordnung geregelt.

$ 26b
Zusammenveranlagung von Ehegatten

Die Zusammenveranlagung von Ehegatten wird
nach Maßgabe des in $ 32a Abs. 2 festgelegten Ver-
fahrens vorgenommen. Bei der Zusammenveranla-
gung sind die Einkünfte der Ehegatten zusammen-
zurechnen.Bei der Ermittlung des Einkommensder
Ehegatten bleiben Minderungen des Einkommens
außer Betracht, soweit sie sich aus Vereinbarungen
unter den Ehegatten herleiten.

$ 27
Zusammenveranlagung mit Kindern

(1) Der Steuerpflichtige und seine Kinder, für die
ihm Kinderfreibeträge nach $ 32 Abs.2 Ziff.1 zu-
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stehen, werden zusammen veranlagt, solange er und
die Kinder unbeschränkt steuerpflichtig sind,
(2) Bei der Zusammenveranlagungsind die Ein-

künfte des Sieuerpflichtigen und der Kinder zu-
sammenzurechnen.
(3) Einkünfte der Kinder aus nichtselbständiger

Arbeit ($ 2 Abs.3 Ziff. 4) scheiden bei der Zu-
sammenveranlagungaus.

(4) Steht im Fall der getrennten Veranlagung von
Ehegatten nach $$ 26, 26a beiden Ehegatten für
dasselbe Kind ein Kinderfreibelrag nach $ 32 Abs. 2
Ziff. 1 und Ziff. 4 letzter Satz jeweils zur Hälfte zu
und haben beide Ehegallten das Recht und die Pflicht,
für die Person des Kindes zu sorgen, so ist das
Kind mit jedem Ehegatten zusamınen zu veranlagen,
Dabei sind die mit den Einkünften der Ehegatten
zusammenzurechnenden Einkünfte des Kindes je zur
Hälfte bei den Veranlagungen der Ehegatten zu
berücksichtigen,

& 28
Besieuerung hei forlgeseizier Gülergemeinschaft
Bei fortgesetzier Gülergemeinschaft gelten Ein-

künfte, die in das Gesamtgut fallen, als Einkünfte
des überlebenden Ehevallen, wenn dieser unhe-
schränkt steuerpflichtig ist.

8 29
Durchschnittsätze

(1) Durchschnitisätze können durch Rechtsverord-
nung aufgestellt werden

1. für die Ermittlung des Gewinns aus Land-
und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb
oder aus selbständiger Arbeit;

2. für die Ermittlun; des Überschussesder
Einnahmen über die Werbungskosten bei
Vermietung und Verpachtung,

(2) Die aufgestellten Durchschniltsätze sind zu-
grunde zu legen

1. der Gewinnermittlung,wenn
a) der Steuerpflichtige nicht zur Führung

von Büchern verpflichtet ist,
b) ordnungsmäßige Bücher nicht geführt

werden oder die Bücher sachliche Un-
richtigkeit vermuten lassen und

c) der Umsatz die durch Rechisverordnung
zu bestimmende Grenze nicht übersteigt;

2. der Ermittlung der Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung, wenn die Wer-
bungskosten nicht ordnungsmäßig aufge-
zeichnet werden oder die Aufzeichnungen
sachliche Unrichtigkeit vermuten lassen.

(3) Der Nutzungswert der Wohnung im eigenen
Haus kann in einem Hundertsalz des zuletzt fest-
gestellten Einheitswerts des Grundstücks bemessen
werden.

(4) Der Steuerpflichtige kann nicht einwenden,
daß die Durchschnittsätze zu hoch festgesetzt seien.

$ 30
(gestrichen)

$ 31
Pauschbesteuerung

(1) Bei Personen, die durch Zuzug aus dem Aus-
land unbeschränkt steuerpflichtig werden, können
die obersten Finanzbehörden der Länder mit Zu-
stimmung des Bundesministers der Finanzen die
Einkommensteuer bis zur Dauer von zehn Jahren
seit Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht in
einem Pauschbetrag festsetzen.

(2) Die Besteuerung der Auslandsbeamten kann
durchRechtsverordnungabweichendvon den allge-
meinen Vorschriften geregelt werden.

IV. Tarif
$ 32

Zu versteuernder Einkommensbetrag, Freibeträge
(1) Zu versteuernder Einkommensbetrag ist das

um die nach den Absätzen 2 und 3 in Betracht kom-
menden Freibeträge und um die sonstigen vom
Einkommen abzuziehenden Beträge verminderte
Einkommen.
(2) Kinderfreibeträge

1. Kinderfreibeträge stehendem Steuerpflich-
tigen für Kinder zu, die im Veranlagungs-
zeitraum mindestens vier Monate das
18.Lebensjahr noch nicht vollendet hatten.

2. Kinderfreibeträge werden dem Steuerpflich-
tigen auf Antrag gewährt
a) für Kinder, die im Veranlagungszeit-

raum mindestens vier Monate das
25. Lebensjahr noch nicht vollendet
hatten und während dieser Zeit
aa) überwiegend?) auf Kosten des Steuer-

pflichtigen unterhalter und für
einenBeruf ausgebildetwordensind
oder

bb) Wehrdienst (Ersatzdienst) geleistet
haben, wenn die Berufsausbildung
durch die Einberufung zum Wehr-
dienst unterbrochen worden ist und
der Steuerpflichtigevor der Einbe-
rufung die Kosten des Unterhalts
und der Berufsausbildung überwie-
gend?)getragenhat;

b) für Kinder, die wegen körperlicher oder
geistiger Gebrechen dauernd erwerbs-
unfähig. sind, wenn dem Steuerpflichti-
gen für die Kinder ein Kinderfreibetrag
nicht zusteht und die Kinder im Ver-
anlagungszeitraummindestensvier Mo-
nate überwiegend?) aufKosten desSteuer-
pflichtigen unterhalten worden sind.

3. Kinder im Sinn der Ziffern 1 und 2 sind
a) eheliche Kinder,
b) eheliche Siiefkinder,
c) für ehelich erklärte Kinder,
d) Adoptivkinder,
e) uneheliche Kinder (jedoch nur im Ver-

hältnis zur leiblichen Mutter),
f) Pilegekinder.

„überwiegend“ die Worte „im wesentlichen"; vgl. $ 52Abs. 4.



4. Als Kinderfreibelräge sind abzuziehen
für dus erste Kind

1200?)Deutsche Mark,
für das zweite Kind

1680 Deutsche Mark,
für jedes weitere Kind

1800Deuische Mark.
Ehegatten, boi denen die Voraussetzungen
des $ 26 Abs. 1 vorliegen, erhalten für
dasselbe Kind den Kinderfreibetrag nur
einmal. Werden sie nach $$ 26, 26a ge-
trennt veranlagt, so erhält jeder Ehegatte
den Kinderlreibetrag zur Hälfte, soweit
nicht ein Kinderfreibetrag nur einem Ehe-
galten zusicht oder zu gewähren ist.

(3) Besondere Freibeträge
1. Bei Steuerpflichtigen, auf die $ 32a Abs. 2

und 3 keine Anwendung findet und die
nicht nach $$ 26, 26a getrennt veranlagt
werden, ist ein Sonderfreibetrag
a) von 840 Deutsche Mark abzuziehen,

wenn sie mindestens vier Monate vor
dem Ende des Veranlagungszeitraums
das 50. Lebensjahr vollendet hatten,
oder

b) von 1200 Deutsche Mark abzuziehen,
wenn bei ihnen mindestens ein Kinder-
freibetrag vom Einkommen abgezogen
wird.

2. Bei Steuerpflichtigen, die mindestens vier
Monate vor dem Ende des Veranlagungs-
zeitraums das 70. Lebensjahr vollendet
hatten, ist ein Altersfreibetrag von 600°)
Deutsche Mark abzuziehen. Bei Ehegatten,
die nach 8% 26, 26b zusammen veranlagt
werden und beide mindestens vier Monate
vor dem Ende des Veranlagungszeitraums
das 70.Lebensjahr vollendet hatten, erhöht
sich der Altersfreibetrag auf 1200*)Deutsche
Mark.

8 32a
Tarif

(1) Die zu veranlagende Einkommensteuer ergibt
sich, vorbehaltlich der 88 34, 34b und 34c, aus der
diesem Gesetz beigefügten Anlage (Einkommen-
steuertabelle)).

(2) Bei Ehegatten, die nach 88 26, 26b zusammen
veranlagt werden, ist die Einkommensteuer in der
Weise zu ermitteln, daß die Einkommensteuer von
der Hälfte des zu versteuernden Einkommensbetrags
nach Absatz 1 errechnet und der sich ergebende
Betrag sodann verdoppelt wird.

(3) Absatz 2 gilt auch bei verwitweten Personen,
die im Zeitpunkt des Todes ihres Ehegatten von
diesem nicht dauernd getrennt gelebt haben,

Für den Veranlagungszeilraum 1961gilt an Stelle der Zahl „1200“3)
die Zahl „909°; vgl. & 52 Abs.4

4) Für den V lagungszeitraum 1961geilen an Stelle der Zahl „600“
die Zahl „ “um an Stette der Zahl „1200° die Zahl „720"; vg).
%52 Abs. 4.

5) Hier nicht abgedruckt; vgl. Bundesgesetzbl. 1958I 8. 492if.
. 6) Siehe nächste Seile.
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1. in dem Veranlagungszeitraum, in dem der
Ehegatte verstorben ist und in dem folgen-
den Veranlagungszeitraum;

2. wenn ihnen für den Veranlagungszeilraum
ein Kinderfreibetrag für ein Kind zusteht
oder auf Antrag zu gewähren ist, das aus
der Ehe mit dem Verstorbenen hervorge-
gangen ist oder für das den Ehegatten auch
in dem Veranlagungszeitraum,in dem der
Ehegatte verstorben ist, ein Kinderfrei-
betrag (Kinderermäßigung) zustand oder
auf Antrag Zu gewähren war.

8 33
Außergewöhnliche Belastungen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangs-
läuig größere Aufwendungen als der überwie-
genden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher
Einkummensverhältnisse, gleicher Vermögensver-
hältnisse und gleichen Familienstands (außer-
gewöhnliche Belastung), so wird auf Antrag die
Einkommensteuer dadurch ermäßigt, daß der Teil
der Aufwendungen, der die dem Steuerpflichtigen
zumutbare Eigenbelastung übersteigt, vom Einkom-
men abgezogen wird. Die Höhe der zumutbaren
Eigenbelastung ist nach der Höhe des Einkommens
und nach dem Familienstand zu staffeln; das Nähere
wird durchRechtsverordnungbestimmt.

(2) Aufwendungen erwachsen dem Steuerpflichti-
gen zwangsläufig, wenn er sich ihnen aus recht-
lichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht
entziehen kann und soweit die Aufwendungen den
Umständennach notwendig sind und einen ange-
messenen Betrag nicht übersteigen. Aufwendungen,
die zu den Betriebsausgaben, Werbungskosten oder
Sonderausgaben gehören, bleiben dabei außer Be-
tracht.

$ 33a
Außergewöhnliche Belastung in besonderen Fällen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangs-
läufig ($ 33 Abs.2) Aufwendungen für den Unter-
halt und eine etwaige Berufsausbildung von
Personen,für die der SteuerpflichtigekeinenKinder-
freibetrag erhält, so wird auf Antrag die Ein-
kommensteuer dadurch ermäßigt, daß die Auf-
wendungen, höchstens jedoch ein Betrag von 1200°)
Deutsche Mark im Kalenderjahr für jede unter-
haltene Person, vom Einkommen abgezogen wer-
den. Voraussetzung ist, daß die unterhaltene Person
kein oder nur ein geringes Vermögen besitzt. Hat
die unterhaltene Person andere Einkünfte oder Be-
züge, die zur Bestreitung des Unterhalts bestimmt
oder geeignet sind, so vermindert sich der Betrag
von 1200°)DeutscheMark um den Betrag, um den
diese Einkünfte und Bezüge den Betrag von 1200%
Deutsche Mark übersteigen. Werden die Auf-
wendungen für eine unterhaltene Person von
mehreren Steuerpflichtigen getragen, so wird bei
jedem der Teil des sich hiernach ergebenden Be-
trags abgezogen, der seinem Anteil am Gesamt-
betrag der Leistungen entspricht.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 erhöht sich auf
Antrag der Betrag von 1200%)Deutsche Mark um
1200%)DeutscheMark im Kalenderjahr, wenn dem
Steuerpflichtigen für die auswärtige Unterbringung
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einer in der Berufsausbildung befindlichen unter-
haltenen Person Aufwendungen erwachsen. Absatz 1
Salz 4 ist enisprechend anzuwenden. Für ein Kind,
für das der Steuerpflichligeeinen Kinderfreibetrag
erhält, wird auf Antrag ein Betrag von 1200) Deutsche
Mark vom Einkommen abgezogen, wenn im übrigen
die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen. Ehe-
galten, bei denen die Voraussetzungen des & 26
Abs.1 vorliegen, erhalten für dasselbe Kind den
Betrag von 1200°%)Deutsche Mark nur einmal.

(3) Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwen-
dungen durch die Beschäftigung einer Hausgehiltin,
so wird auf Antrag die Einkommensteuerdadurch
ermäßigt, daß die Aufwendungen, höchstens jedoch
ein Betrag von 12009)Deutsche Mark im Kalender-
jahr, vom Einkommen abgezogen werden, wenn

1. zum Haushalt des Steuerpflichtigen min-
desiens drei Kinder gehören, die das
18.Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
oder

2. zum Haushalt des Steuerpflichtigen min-
destens zwei Kinder gehören, die das
18.Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
und
a) der Steuerpflichtige verheiratet ist, von

seinem Ehegatten nicht dauernd getrennt
lebt und beide Ehegatten erwerbstätig
sind, oder

b) der Steuerpflichtige unverheiratet und
erwerbstätig ist,

oder
3. der Steuerpflichtigeoder sein nicht dauernd

getrennt lebender Ehegatte das 60. Lebens-
jahr vollendet hat
oder

4. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd
getrennt lebender Ehegatte oder ein zu
seinem Haushalt gehöriges Kind oder eine
andere zu seinem Haushalt gehörige unter-
haltene Person, für die eine Ermäßigung
nach Absatz 1 gewährt wird, nicht nur vor-
übergehend körperlich hilflos oder schwer
körperbeschädigt ist oder die Beschäftigung
einer Hausgehilfin wegen Krankheit einer
der genannten Personen erforderlich ist.

Eine Steuerermäßigung für mehr als eine Haus-
gehilfin steht dem Steuerpflichtigen nur zu, wenn
zu seinem Tlaushalt mindestens fünf Kinder ge-
hören, die das 18.Lebensjahr noch nicht vollendet
haben. Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen
des $ 26 Abs. 1 vorliegen, erhalten den Betrag von
1200°) Deutsche Mark nur einmal.
(4) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die

in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzun-
gen nicht vorgelegen haben, ermäßigen sich die in
den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Beträge von
12009)Deutsche Mark um je ein Zwölitel.
(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 und der

Absätze 2 und 3 kann wegen der in diesen Vor-
schriften bezeichneten Aufwendungen der Steuer-
pflichtige eine Steuerermäßigung nach $ 33 nicht in
Anspruch nehmen.

6) Für den Veranlagungszeiliaum 1961gilt in den Absätzen 1 bis 4
an Stelle der Zahl „1200" jeweils die Zahl „900°; vgl. $ 52 Abs. 4.

(6) Wegen der außergewöhnlichen Belastungen
Körperbehinderter, denen auf Grund ihrer Behinde-
rung nach gesetzlichen Vorschriften Renten oder
andere laufende Bezüge zustehen, sind durch Rechts-
verordnung Pauschbeträgefestzusetzen.Diese sind
nachdemGrad der Minderung der Erwerbsfähigkeit
zu staffeln. Die Regelung kann auch auf andere
Gruppen von ähnlichen Fällen ausgedehnt werden,
soweit bei diesen übersichtliche Verhältnisse gege-
ben sind, die eine einheitliche Beurteilung ermög-
lichen.

& 34
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften
(1) Sind in dem Einkommen außerordentliche Ein-

künfte enthalten,so ist auf Antrag die Einkommen-
steuer für die außerordentlichen Einkünfte auf 10
bis 30 vom Hundert der außerordentlichen Einkünfte
zu bemessen. Auf die anderen Einkünfte ist die
Einkommensteuertabelle anzuwenden.

(2) Als außerordentliche Einkünfte im Sinn des
Absatzes 1 kommen nur in Betracht

1. Veräußerungsgewinne im Sinn der $8 14,
16, 17 und 18 Abs. 3;

2. Entschädigungen im Sinn des $ 24 Ziff. 1;
3. Zinsen, die nach $$ 14, 34 und 43 des

Gesetzes über die Ablösung öffentlicher
Anleihen vom 16. Juli 1925 (Reichsge-
setzbl.1S. 137) in der Fassung des Gesetzes
zur Änderung und Ergänzung von Vor-
schriftenauf demGebiet des Finanzwesens
vom 23.März 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 232)
bei der Einlösung von Auslosungsrechten
bezogen werden.

(3) Einkünfte, die die Entlohnung für eine Tätig-
keit darstellen, die sich über mehrere Jahre er-
streckt, unterliegen der Einkommensteuer zu den
gewöhnlichen Steuersätzen. Zum Zweck der Ein-
kommensteuerveranlagung können diese Einkünfte
auf die Jahre verteilt werden, in deren Verlauf sie
erzielt wurden, und als Einkünfte eines jeden dieser
Jahre angesehen werden, vorausgesetzt, daß die
Gesamtverteilungdrei Jahre nicht überschreitet.

(4) Die Steuersätze nach Absatz 1 sind auf Antrag
bei Steuerpflichtigen mit Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit oder aus selbständiger Arbeit, die
aus einer Berufstätigkeit im Sinn des $ 18 Abs. 1
Ziff. 1 bezogen werden, auf Nebeneinkünfte aus
wissenschaftlicher, künstlerischer oder schriftstelle-
tischer Tätigkeit unter folgenden Voraussetzungen
anzuwenden:

1. Die Einkünfte aus nichiselbständiger Arbeit
oder die Einkünfte aus der Berufstätigkeit
müssendie übrigen Einkünfte überwiegen;

2. die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künst-
lerischer oder schriftstellerischer Tätigkeit
dürfen nicht zu den Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit gehören und müssen
von den Einkünften aus der Berufstätigkeit
abgrenzbar sein.

Die Steuersätze nach Absatz 1 sind in diesen Fällen
auf die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künst-
lerischer oder schriftstellerischer Tätigkeit anzu-
wenden, die 50 vom Hundert der Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit oder aus der Berufstätig-
keit nichtübersteigen.



$ 34a
Steuerfreiheil

bestimmter Zuschläge zum Arbeitslohn
Die gesetzlichen oder tariflichen Zuschläge für

Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sind steuer-
frei, wenn der Arbeitslohn insgesamt 15000
Deulsche Mark im Kalenderjahr nicht übersteigt.

$ 34b
Steuersätze

bei außerordentlichen Einkünften aus Forstwirtschaft
(1) Wird ein Bestandsvergleich für das stehende

Holz nicht vorgenommen, so sind auf Antrag die
ermäßigten Steuersätze dieser Vorschrift auf Ein-
künfte aus den folgenden Holznutzungsarten anzu-
wenden:

t. Außerordentliche Holznutzungen. Das sind
Nutzungen, die außerhalb des festgesetzten
Nutzungssatzes (Absatz 4 Ziff, 1) anfallen,
wenn sie aus wirtschaftlichenGründen er-
folgt sind. Bei der Bemessung ist die außer-
ordentliche Nutzung des laufenden Wirt-
schaftsjahrs um die in den letzten drei
Wirtschaftsjahren eingesparten Nutzungen
(nachgeholte Nutzungen) zu kürzen. Außer-
ordentliche Nutzungen und nachgeholte
Nutzungen liegen nur insoweit vor, als die
um die Holznutzungen infolge höherer Ge-
walt (Ziffer 2) verminderte Gesamtnutzung
den Nutzungssalz übersteigt;

2. Holznutzungen infolge höherer Gewalt
(Kalamitätsnutzungen). Das sind Nutzun-
gen, die durch Eis-, Schnee-, Windbruch
oder Windwaurf, Erdbeben, Bergrutsch, In-
sektenfraß, Brand oder ein anderes Natur-
ereignis, das in seinen Folgen den ange-
führien Ereignissen gleichkommt, verursacht
werden, Zu diesen rechnen nicht die Schä-
den, die in der Forstwirtschaft regelmäßig
entstchen.

(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus den ein-
zelnen Holznutzungsarten sind

1. die persönlichen und sachlichen Verwal-
tungskosten, Grundsteuer und Zwangs-
beiträge, soweit sie zu den festenBetriebs-
ausgaben gehören, bei den Einnahmen aus
ordentlichen Holznutzungen und Holz-
nulzungen infolge höherer Gewalt, die
innerhalb des Nutzungssatzes (Absatz 4
ZUT. 1) anfallen, zu berücksichtigen. Sie
sind enisprechend der Höhe der Einnahmen
aus den bezeichneten Holznutzungen auf
diese zu verteilen;

2. die anderen Betriebsausgaben entsprechend
der Höhe der Einnahmen aus allen Holz-
nuizungsarten auf diese zu verteilen.

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich
1. bei Einkünften aus außerordentlichenHolz-

nulzungen im Sinn des Absatzes 1Ziff. 1
nach den Steuersätzen des $ 34 Abs.1
Satz 1;

2. bei Einkünften aus nachgeholten Nutzun-
gen im Sinn des Absatzes 1Ziff. 1 nach dem

1277

durchschnittlichen Steuersatz, der sich bei
Anwendung der Einkommensteuertabelle
auf das Einkommen ohne Berücksichtigung
der Einkünfte aus außerordentlichen Holz-
nutzungen, nachgeholten Nutzungen und
Holznutzungen infolge höherer Gewalt er-
gibt, mindestens jedoch auf 10 vom Hun-
dert der Einkünfte aus nachgeholten Nut-
zungen;

3. bei Einkünften aus Holznutzungen infolge
höherer Gewalt im Sinn des Absatzes 1
Ziff. 2,
a) soweit sie im Rahmen des Nutzungs-

salzes (Absatz 4 Ziff.1) anfallen, nach
den Steuersätzen der Ziffer 1,

b) soweit sie den Nutzungssatz über-
steigen, nach den halben Steuersätzen
der Ziffer 1.

(4) Die Steuersätze des Absatzes 3 sind nur unter
den folgenden Voraussetzungen anzuwenden:

1. Auf Grund eines amtlich anerkannten Be-
triebsgutachtens oder durch ein Betriebs-
werk muß periodisch für zehn Jahre ein
Nutzungssatz festgesetzt sein. Dieser muß
den Nutzungen entsprechen,die unter Be-
rücksichtigungdervollen jährlichenErtrags-
fähigkeit des Waldes in Festmetern nach-
haltig erzielbar sind;

2. die in einem Wirtschaftsjahr erzielten ver-
schiedenen Nutzungen müssen mengen-
mäßig nachgewiesen werden;

3. wenn eine gesetzliche Verpflichtung be-
steht, Bücher zu führen, müssen diese
ordnungsmäßig geführt werden;

4. Schäden infolge höherer Gewalt müssen un-
verzüglich nach Feststellung des Schadens-
falls dem zuständigen Finanzamt mitgeteilt
werden.

$ 34c
Steuerermäßigung bei ausländischen Einkünften
(t) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die mit

ihren aus einem ausländischen Staat stammenden
Einkünften in diesem Staat zu einer der deutschen
Einkommensteuer entsprechenden Steuer herange-
zogenwerden, ist die festgesetzteund gezahlteaus-
ländische Steuer auf die deutsche Einkommensteuer
anzurechnen, die auf die Einkünfte aus diesem
Staat entfällt. Die auf’ diese ausländischen Ein-
künfte entfallende deutsche Einkommensteuer ist in
der Weise zu ermitteln, daß die sich bei der Ver-
anlagung des Einkommens (einschließlich der aus-
ländischen Einkünfte) ergebende deutsche Einkom-
mensteuer im Verhältnis dieser ausländischen Ein-
künfte zum Gesamtbetragder Einkünfte aufgeteilt
wird. Die ausländischen Steuern sind nur insoweit
anzurechnen, als sie auf die im Veranlagungszeit-
raum bezogenen Einkünfte entfallen.
(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Ein-

künfte aus einem ausländischen Staat stammen, mit
dem ein Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung besteht.
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(3) Die oberstenFinanzbehördender Länder kön-
nen mit Zustimmung des Bundesministers der Finan-
zen die auf ausländische Einkünfte entfallende deut-
scheEinkommensteuerganz oder zumTeil erlassen
oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn es aus
volkswirtschaftlichenGründen zweckmäßigist oder
die Anwendung des Absatzes 1 besonders schwierig
ist.

(4) Bei ausländischen Einkünften unbeschränkt
Steuerpflichliger aus dem Betrieb von Handels-
schiffen im internationalen Verkehr können die
obersten Finanzbehörden der Länder mit Zustim-
mung des Bundesministers der Finanzen und im
Benehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft
die Einkommensteuer in einem Pauschbetrag fest-
setzen. Dabei gelten 50 vom Flundert d>r Einkünfte
aus dem Betricb von Flandelsschiffen im internatio-
nalen Verkehr als ausländische Einkünfte im Sinn
des Satzes 1; Absatz 2 findet keine Anwendung. An
Stelle der Pauschalierung nach den Sätzen 1 und 2
kann der Steuerpflichtige die Anwendung des Ab-
salzes 1 verlangen.

(5) Absatz I ist auf unbeschränkt Steuerpflichtige,
die Angehörige eines fremden Staates sind, nur
anzuwenden, wenn diescı Staat den deutschen
Staatsangehörigen, die in seinem Gebiet ihren
Wohnsitz haben, eine der Regelung des Absatzes 1
entsprechende Steuervergünstigung gewährt.

(6) Durch Rechtsverordnung können Vorschriften
erlassen werden über

1. den Begriff der ausländischen Einkünfte,
2. lie Anrechnung ausländischer Steuern,

wenn die ausländischen Einkünfte aus meh-
reren fremden Staaten stammen,

die Höhe der fest-
gezahlten ausländischen

3. den Nachweis über
gesetzten und
Steuern,

4. die BerücksichtigungausländischerSteuern,
die nachträglich erhoben oder zurückge-
zahlt werden,

5. die Anrechnung ausländischer Steuern,
wenn ein Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung besteht, jedoch trotz
dieses Abkommens eine Doppelbesteuerung
bestehen bleibt und

6. den Abzug ausländischer Steuern vom Ein-
kommen, die nicht unter Absatz 1 fallen,
vom Gesamibetrag der Einkünfte.

$ 34d
Kapitalanlagen in Entwicklungsländern

(1) Die obersten Finanzbehörden der Länder kön-
nen mit Zustimmung des Bundesministers der Finan-
zen auf Antrag bei Steuerpflichtigen, die den Gewinn
auf Grund ordnungsmäßigerBuchführungermitteln
und nach dem 31.Dezember 1960 besonders förde-
rungswürdige Entwicklungshilfe durch Kapitalanla-
gen in Entwicklungsländern leisten, zur Erleichte-
rung dieser Entwicklungshilfe und zur Minderung
des Wagnisses eine den steuerlichen Gewinn min-

dernde Rücklage zulassen, deren Höhe ein Drittel
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten der
Kapitalanlagen nicht übersteigen darf. Die Rücklage
ist vom dritten auf ihre Bildung folgenden Wirt-
schaftsjahr an jährlich mit je einem Fünftel gewinn-
erhöhendaufzulösen.

(2) Als Kapitalanlagen in Entwicklungsländern
sind in der Regel nur anzusehen

1. Beteiligungen an Kapitalgesellschaften in
Entwicklungsländern, die anläßlich der
Gründung oder einer Kapitalerhöhung er-
worben worden sind,

2. Einlagen in Personengesellschaften in Ent-
wicklungsländern zum Zweck der Grün-
dung oder einer erheblichen Erweiterung
des Unternehmens und

3. Betriebsvermögen, das einem Betrieb oder
einer Betriebstätte des Steuerpflichtigen in
EntwicklungsländernzumZweck der Grün-
dung oder einer erheblichen Erweiterung
des Betriebs (der Betriebstätte) zugeführt
worden ist.

Die kücklage darf nur zugelassen werden, wenn die
Gesellschaft, der Betrieb oder die Betriebstätte in
Entwicklungsländern ausschließlich oder fast aus-
schließlich die Herstellung oder Lieferung von Wa-
ren, die Gewinnung von Bodenschätzen oder die
Bewirkung gewerblicher Leistungen zum Gegenstand
hat.
(3) Bei der Bemessung der Rücklage sind die

Kapitalanlagen in der Regel nur zu berücksichtigen,
soweit die zugeführten Mittel zur Anschaffung oder
Herstellung abnutzbarer Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens verwendet werden oder soweit die
zugeführten Mittel in abnutzbaren Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens bestehen. Werden Kapital-
anlagen mit dem niedrigeren Teilwert angesetzt, so
ist insoweit eine Rücklage nicht zuzulassen und die
vorzeitige Auflösung einer bereits gebildetenRück-
lage vorzusehen.

V. Entrichtung der Steuer
1. Vorauszahlungen

8 35
Bemessung und Entrichtung der Vorauszahlungen
(1) Der Steuerpflichtige hat am 10.März, 10.Juni,

10. September und 10. Dezember Vorauszahlungen
zu entrichten.

(2) Die Vorauszahlungen bemessen sich grund-
sätzlich nach der Steuer, die sich nach Anrechnung
der Steuerabzugsbeträge ($ 47 Abs. 1 Ziff. 2) bei der
letzten Veranlagung ergeben hat. Das Finanzamt
kann die Vorauszahlungen der Steuer anpassen,
die sich für den laufenden Veranlagungszeitraum
voraussichtlich ergeben wird.

$8 36 und 37
(gestrichen)
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2. Steuerabzug vom Arbeitsichn
Lobnsieuer)

8.38
Erhebung der Lohnsteuer, Lohnsteuerkarte, Haltung

(!) Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Ar-
beitslohn erhoben (Lobusieuer). Dabei finden die
Vorschriften des $ 32 mit Ausnahme des Absatzes 2
ZiE. 4 Satz 3 und die Vorschriften des 832a Abs.2
und 3 entsprechende Anwendung.
(2) Die Gemeindebchörde hat für die Lohnsteuer-

berechnung dem Arbeitnehmer unenigeltlich eine
Lohnsteuerkarte auszuschreiben. Der Arbeitnehmer
hat die Lohnsleuerkarie seinem Arbeitgeber vor Be-
ginn des Kalenderjahrs oder vor Beginn des Dienst-
verhältnisses auszuhändigen. Der Arbeitgeber hat
die Lohnsteuerkarte während der Dauer des Dienst-
verhältnisses aufzubewahren. Endet das Dienstver-
hältnis vor dem Schluß des Kalenderjahrs, so hat
der Arbeilgeber dem Arbeitnehmer die Lohnsteuer-
karte zurückzugeben. Das Verfahren hi nsichtlich der
Ausschreibung der Lohnsteuerkarlen und das Ver-
fahren hinsichilich der Behandlung der Lohnsteuer-
karten am Schluß des Kalenderjahrs und bei Be-
endigung des Dienstverhällnisses im Laufe des
Kalenderjahrs wird durch Rechlsverordnung ge-
regelt.

(3) Der Arbeitnehmer ist beim Steuerabzug vom
Arbeitslohn Steuerschuldner. Der Arbeitgeber haftet
für die Einbehaltung und Ahführung der Lohn-
steuer. Der Arbeitnehmer {Steuerschuldner) wird
nur in Anspruch genommen,

1. wenn der Arbeitgeber den Arbeitslohn
nichtvorschriftsmäßiggekürzthat oder

2. wenn der Arbeitnehmer weiß, daß der
Arbeitgeber die einbehaltene Lohnsteuer
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat, und
dies dem Finanzami nicht unverzüglich
mitteilt oder

3. wenn der Arbeitnehmer eine Verpflich-
tung, seine Lohnsteuerkarte berichtigen zu
lassen, nicht rechtzeitig erfüllt oder

4, wenn eine Nachversteuerung nach $ 10
Abs. 2 durchzuführen ist.

$ 39
Jahresarbeitsiohn, Jahreslohnsteuer,

Jahreslohnsteueriabelle
(1) Die Lohnsteuer (Jahresiohnsteuer) bemißt sich

nach dem Arbeitslohn, den der Arbeitnehmer im
Kalenderjahr (Erhebungszeitraum) bezogen hat
(Jahresarbeitslohn). Die Jahreslohnsteuer ergibt sich
aus der Jahreslohnsteuertabelle. Diese ist auf der
Grundlage der diesem Gesetz beigefügten Anlage
(Einkommensteuertabelle) unter Bildung von Steuer-
klassen durch Rechtsverordnung aufzustellen. Dabei
sind die Pauschbeträge für Werbungskosten (4 9a
Ziff. 1) und für Sonderausgaben ($ 10c Ziff. 1), die
Kinderfreibeträge ($ 32 Abs. 2) und die Sonderfrei-
beträge($32Abs. 3 Ziff. 1)zu berücksichtigen.
(2) Für die Eintragung der Steuerklasse und der

Zahl der Kinder bei Ausschreibung der Lohnsteuer-
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karte sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalender-
jahrs maßgebend, für das die Lohnsteuerkarte aus-
geschrieben wird. Treten bei einem Arbeitnehmer
die Voraussetzungen für eine ihm günstigere
Steuerklasse ein oder erhöht sich die Zahl der zu
berücksichtigenden Kinder, so ist die Lohnstever-
karte auf Antrag zu ergänzen.
(3) Die Höhe und die Berechnung der Lohnsteuer

werden in den folgenden Fällen durch Rechtsver-
ordnung bestimmt:

1. wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber
keine Lohnsteuerkarte vorlegt;

2. wenn der Arbeitnehmer gleichzeitig in
mehreren Dienstverhältnissen steht;

3. wenn Ehegatten, die nicht dauernd getrennt
leben, beide in einem Dienstverhältnis
stehen;

4, wenn ein Zeitraum, für den der Arbeits-
lohn gezahlt wird, nicht festgestellt werden
kann;

5. wenn der Arbeitnehmer in einem Lohn-
zahlungszeitraum Zuschüsse auf Grund der
Vorschriften des $ 1 des Gesetzes zur Ver-
besserung der wirtschaftlichen Sicherung
der Arbeiter im Krankheitsfalle vom 26.Juni
1957(Bundesgesetzbl.I S, 6549)in der Fas-
sung des Gesetzes zur Änderung dieses
Gesetzesvom 12.Juli 1961(Bundesgesetz-
blatt 1 S.913) erhalten hat; in diesem Fall
ist die Lohnsteuer nach dem Arbeitslohn
für die Arbeitstage zu berechnen.

$ 40
Vom Arbeitslohn abzuziehende Beträge

(1) Auf Antrag des Arbeitnehmers sind für die
Berechnung der Lohnsteuer vom Arbeitslohn abzu-
ziehen

1. Werbungskosten, die bei den Einkünften
aus nichtselbständiger Arbeit zu berück-
sichtigensind, soweit dieWerbungskosten
den in $ 9a Ziff. 1 bezeichneten Pausch-
betrag übersteigen;

2. Sonderausgaben ($$ 10, 10b), soweit sie
den in $ 10c Ziff.1 bezeichneten Pausch-
betrag übersteigen. Sonderausgaben von
Ehegatten, die beide Arbeitnehmer sind
und bei denen die Voraussetzungen für eine
Zusammenveranlagungnach $ 26 Abs.1
vorliegen, sind, soweit sie die den Ehe-
gatten nach $ 10c Ziff. 1 zustehenden
Pauschbeträge übersteigen, bei jedem Ehe-
gatten zur Hälfte zu berücksichtigen, wenn
nicht die Ehegatteneine andereAufteilung
beantragen;

3. der Altersfreibetrag ($32Abs. 3 Ziff.2):
4. der Betrag, der nach $$ 33 und 33a wegen

außergewöhnlicher Belastung zu gewähren
ist;

5. der Verlust bei den Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung, der bei In-
anspruchnahme der erhöhten Absetzungen
nach $ 7b entsteht.
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(2) Das Finanzamt hat die nach Absatz 1 vorm
Arbeitslohn abzuzichendenBeträge auf der Lohn-
steucrkarteeinzutragen

(3) Durch Rechtsverordnung kann zugelassen wer-
den, daß das Finanzamt in noch nicht übersehbaren
Fällen die Eintragung nach Absatz 2 vorläufig vor-
nehmen kann. Außerdem können durch Rechisver-
ordnung Vorschriiten über die Erstattung und über
die Nachlorderung von Lohnsteuer für die Fälle er
lassen werden, in denen sich nach Ablauf de“
Kalenderjahrs ergibt, daß die vorläufige Eintragung
von der endgülligen Feststellung abweicht; es kann
dabei angeordnet werden, daß geringfügige Abwei-
chungen außer Betracht bleiben.

$ 41
Einbehaltung der Lohnsteuer durch den Arbeitgeber

(1) Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer bei jeder
Lohnzahlung für den Arbeitnehmer einzubehalten
und an das Finanzamt abzuführen, in dessen Bezirk
der Betrieb oder Teilbetrieb liegt, in dem der
Arbeitslohn und die Lohnsteuer berechnet und die
Lohnsteuerkarten der Arbeitnehmer aufbewahrt
werden. Durch Rechtsverordnung kann die Abfüh-
rung der Lohnsteuer für Bezüge aus öffentlichen
Kassen anders geregelt werden. Wenn der Arbeits-
lohn ganz oder teilweise aus Sachbezügen (88) be-
steht und der Barlohn zur Deckung der Lohnsteuer
nicht ausreicht, so hat der Arbeitnehmer dem
Arbeitgeber den zur Deckung der Lohnsteuer erfor-
derlichen Betrag zu zahlen. Unterläßt das der
Arbeitnehmer, so hat der Arbeitgeber einen ent-
sprechenden Teil der Sachbezüge zurückzubehalten
und die Lohnsteuer abzuführen.

(2) Die Höhe der einzubehaltenden Lohnsteuer
richtet sich nach den für den jeweiligen Lohn-
zahlungszeitraum maßgebenden Lohnsteuertabellen.
Diese Lohnsteuertabellen sind aus der Jahreslohn-
steuertabelle abzuleiten. Die Lohnstufen und die
Lohnsteuer haben zu betragen, wenn der Arbeits-
lohn gezahlt wird

für einen monatlichen Zeitraum,
'/ desJahresbetrags,

für nicht mehr als einen Arbeitstag,
'/s desMonatsketrags,

für volle Arbeitswochen,
6/26desMonatsbetrags.

Der Bundesminister der Finanzen hat die danach
maßgebenden Lohnsteuertabellen aufzustellen und
bekanntzumachen.

(3) Ergänzungen der Eintragungen auf der Lohn-
steuerkarte dürfen erst bei der Lohnzahlung berück-
sichtigt werden, bei der die ergänzte Lohnsteuer-
karte dem Arbeitgeber vorliegt.

5 42
Lohnsleuer-Jahresausgleich

(1) Übersteigt die im Laufe des Kalenderjahrs
einbehaltene Lohnsteuer die auf den Jahresarbeits-
lohn entfallende Jahreslohnsteuer, so wird der
Unterschiedsbetrag gegenüber der Jahresiohnsteuer
erstattet (Lohnsteuer-Jahresausgleich).Ein Lohn-

steuerjahresausgleichwird nicht durchgeführt,wenn
der Arbeitnehmer zu veranlagen ist.

(2) Das Verfahren zur Durchführung des Lohn-
steuer-Jahresausgleichs wird durch Rechtsverord-
nung geregelt. Dabei kann insbesondere bestimmt
werden,

1. daß in gewissen Gruppen von Fällen der
Lohnsteuer-Jahresausgleich nicht vom Fi-
nanzamt, sondern innerhalb einer bestimm-
ten Frist vom Arbeitgeber durchgeführt
wird;

2. daß der Lohnsteuer-Jahresausgleich vom
Arbeitnehmer auch zur nachträglichen Gel-
tendmachung vom Arbeitslohn abzuziehen-
der Beträge oder einer günstigeren Steuer-
klasse oder einer höheren Zahl der zu
berücksichtigenden Kinder beantragt wer-
den kann;

3. daß der Lohnsteuer-Jahresausgleich beim
Finanzamt nur innerhalb einer bestimmten
Frist beantragt werden kann;

4. daß für Ehegatten, die beide Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit bezogen haben
und bei denendieVoraussetzungenfür eine
Zusammenveranlagung nach $ 26 Abs. 1
vorliegen, ein gemeinsamer Lohnsteuer-
Jahresausgleichdurchgeführtwird.

$ A2a
Bemessung der Lohnsteuer nach Vomhundertisätzen
(1) ZumZweckder VereinfachungdesVerfahrens

kann durch Rechtsverordnung
1. angeordnet werden, daß sich die Lohn-

steuer für Bezüge, die der Arbeitnehmer
neben dem laufenden Arbeitslohn erhält
(sonstige Bezüge), aus dem voraussicht-
lichen Jahresarbeitslohn des Kalenderjahrs
errechnet, in dem die sonstigen Bezüge
zufließen;

2. zugelassen werden, daß auf Antrag des
Arbeitgebers bei bestimmten sonstigen Be-
zügen, die der Arbeitgeber in einer größe-
ren Zahl von Fällen gewährt, die Lohn-
steuer nach einem Vomhundertsatz (Pausch-
steuersatz) erhoben wird, der sich für diese
Bezüge unter Berücksichtigung der Vor-
schriften des $ 39 im Durchschnittergibt.
Voraussetzung ist, daß dorArbeitgeber die
Lohnsteuer überni: Die bezeichneten
Bezüge und die davon erhobene Lohnsteuer
bleibenbei einer Veranleg'ng zur Einkom-
mensteuer und beim Lohnsteuer-Jahres-
ausgleich außer Betracht.

(2) Das Finanzamt kann zulassen, daß die Lohn-
steuer nach einem unter Berücksichtigung der Vor-
schriften des $ 39 zu ermittelnden Vomhundertsatz
(Pauschsteuersatz) erhoben wird,

1. wenn in anderen als den in Absatz 1 Ziff. 2
bezeichnetenFällen von einemArbeitgeber
sonstige Bezüge in einer größeren Zahl von
Fällen gewährt werden oder

2. wenn in einer größeren Zahl von Fällen
Lohnsteuer vom Arbeitgeber nachzuerhe-



ben ist, weil er den Steuerabzug vom
Arbeitslohn nicht oder in zu geringer Höhe
vorgenonunenhat, oder

3. wenn Bezüge an kurzfristig beschäftigte
Arbeitnehmer oder an Arbeitnehmer ge-
zahlt werden, die in geringem Umfang und
gegen geringen Arbeitslohn tätig sind.

In den Fällen der Zitfern 1 und 2 ist Voraussetzung,
daß eine Berechnung der Lohnsteuer nach 8 39
schwierig ist oder einen unverhältnismäßigen
Arbeitsaufwand erfordern würde. Die Anwendung
des Verfahrens kann davon abhängiggemachtwer-
den, daß der Arbeitgeber die Lohnsteuer übernimmt
und daß die Bezüge und die davon einbehältene
Lohnsteuerbei einer Veranlagung und beim Lohn-
steuer-Jahresausgleich außer Betracht bleiben.

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalartragsteuer)

$ 43
Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge

(l) Bei den folgenden inländischen Kapitalerträ-
gen wird die Einkommensteuer durch Abzug vom
Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) erhoben:

1. Gewinnanteilen (Dividenden), Zinsen, Aus-
beutenund sonstigenBezügenaus Aktien,
Kuxen, Genußscheinen, Anteilen an Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung, an
Erwerbs- undWirtschaftsgenossenschaften
und Kolonialgesellschaften, aus Anteilen
an der Reichsbank und an bergbautreiben-
den Vereinigungen, die die Rechte einer
juristischen Person haben. Dazu gehören
nicht Gewinnanteile und sonstige Bezüge
im Sinn des $ 3b und nicht Zinsen aus
Wandelanleihen und Gewinnobligationen,
soweit sie unter Ziffer 3 oder 5 fallen;

2. Einkünften aus der Beteiligung an einem
Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter;

3. Zinsen aus im Geltungsbereichdes Grund-
geselzes oder in Berlin (West) nach dem
20.Juni 1948— in Berlin (West) nachdem
24. Juni 1948 — und vor dem 1.April 1952
ausgegebenen Industrieobligationen und
vor dem 1.April 1952ausgegebenenWan-
delanleihen und Gewinnobligationen. Die
Vorschrift des $ 3a Abs. 1 Ziff. 3 letzter Satz
bleibt unberührt;

4. Zinsen aus nach dem 31.Mätz 1952aus-
gegebenen festverzinslichen Schuldver-
schreibungen und Schatzanweisungen der
Länder, Gemeinden und Gemeindever-
bände, wenn die Zinsen nicht nach $3a
Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe b oder Ziff. 4 steuer-
frei sind, unter folgenden Voraussetzungen:
a) Die Wertpapiere dürfen bis zur Dauer

von einschließlich drei Jahren nicht
kündbar und nicht rückzahlbar sein,

b) nach den Anleihebedirgungen darf die
Laufzeit der Wertpapiere zu den bei
der Ausgabe vorgesehenenZinsbedin-
gungen für die Dauer von weniger als
drei Jahren nicht geändertwerden;
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5. Zinsenaus anderenim Geltungsbereichdes
Grundgesetzes oder in Berlin (West) nach
dem 31.März 1952ausgegebenenfestver-
zZinslichenWertpapieren (einschließlich der
Wandelanleihen und Gewinnobligationen)
unter folgenden Voraussetzungen:
a) Die Wertpapiere müssen spätestens

innerhalb eines Jahres nach der Aus-
gabe zum Handel an einer Börse im
Geltungsbereich des Grundgesetzes oder
in Berlin (West) zugelassenwerden,

b) die Wertpapiere dürfen auf die Dauer
von mindestens fünf Jahren nicht künd-
bar und nicht rückzahlbar sein,

c) nach den Anleihebedingungendarf die
Laufzeit der Wertpapiere zu den bei der
Ausgabe vorgesehenen Zinsbedingun-
gen für die Dauer von fünf Jahren nicht
geändert werden.

Diese Vorschrift bezieht sich nicht auf Zin-
sen, die nach $ 3a steuerfrei sind. Die in
Buchstabe a bezeichnete Voraussetzung gilt
nicht für festverzinsliche Wertpapiere, die
nach $ 33 des Gesetzes über die Investi-
tionshilfe der gewerblichen Wirtschaft zum
Börsenhandelnichtzugelassensind.

Die Vorschriften des $ 3a Abs.2 und 3 gelten für
Anleihen im Sinn der Ziffern 3 bis 5 entsprechend.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff. 4 und 5
gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinn des Ab-
satzes 1 Ziff. 4 und 5, die vor dem 1. Januar 1955
ausgegeben worden sind.
(3) Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge sind auch

besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den in
Absatz 1 bezeichneten Kapitalerträgen oder an
derenStelle gewährtwerden.
(4) Kapitalerträge sind als inländische anzusehen,

wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung
oder Sitz im Inland hat.
(5) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff. 3 bis 5

und des Absatzes 2 gelten nicht für Zinsen aus An-
leihen, die im Saarland ausgegebenworden sind.

$ 44
Bemessung und Entrichtung derKapitalertragsteuer

(1) Die Kapitalertragsteuer beträgt
1. in den Fällen des $ 43

Abs. 1 Ziff. 1 und 2
2. in den Fällen des $ 43

Abs. 1 Ziff. 3 bis 5
der Kapitalerträge.
(2) (enfällt)

25 vom Hundert,

30 vom Hundert

(3) Der Schuldner hat die Kapitalertragsteuer für
denGläubigereinzubehalten.Er hatdenSteuerabzug
in dem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem dieKapital-
erträge dem Gläubiger zufließen, und die einbehal-
tenen Steuerabzüge innerhalb eines Monats an das
Finanzamt abzuführen. Der Steuerabzug ist auch
dann vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge beim
“Släubiger zu den Einkünften aus Land- und Forst-
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wirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger
Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung ge-
hören.
(4) Dem Steuerabzug unterliegen die vollen

Kapitalerträge ohne Abzug.
(5) Der Gläubiger ist beim Steuerabzug vom

Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) Steuerschuldner.
Der Schuldnerder Kapitalerträgehaftetaber für die
Einbehaltung und Abführung der Kapitalertrag-
steuer. Der Gläubiger (Steuerschuldner) wird nur in
Anspruch genommen,

1. wenn der Schuldner die Kapitalerträge
nicht vorschriftsmäßig gekürzt hat oder

2. wenn der Gläubiger weiß, daß der Schuld-
ner die einbehaltene Kapitalertragsteuer
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat, und
dies dem Finanzamt nicht unverzüglich mit-
teilt.

(6) Durch Rechtsverordnung kann angeordnet
werden, daß bei bestimmten Gruppen von Steuer-
pflichtigenvom Steuerabzugvom Kapitalertrag ab-
gesehen werden kann, wenn sichergestellt ist, daß
dem für die Veranlagung jeweils zuständigen
Finanzamt die Kapitalerträge, von denen hiernach
der Steuerabzug nicht vorgenommen worden ist,
bekanntwerden.

$ 45
(gestrichen)

4. Veranlagung von Steuerpflichtigen
mit steuerabzugspflichtigen Einkünften

546
Veranlagung bei Bezug

von Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise

aus Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, von
denen ein Steuerabzugvorgenommenworden ist,
so wird eine Veranlagung stets durchgeführt, wenn
das Einkommen mehr als 24000 Deutsche Mark
beträgt.

(2) Bei Einkommen bis zu 24000 Deutsche Mark
wird eine Veranlagung nur durchgeführt,

1. wenn die Einkünfte, von denen der Steuer-
abzug vom Arbeitslohn nicht vorgenom-
men worden ist, insgesamt mehr als 800
Deutsche Mark betragen;

2. wenn in dem Einkommen Einkünfte aus
mehr als einem Dienstverhältnis enthalten
sind, die dem Steuerabzug vom Arbeits-
lohn unterlegen haben, und der zu ver-
steuernde Einkommensbetrag ($ 32 Abs. 1)
a) bei Personen, bei denen die Einkommen-

steuer nach $ 32a Abs. 2 oder 3 zu er-
mitteln ist, 16000 Deutsche Mark,

b) bei den nicht unter Buchstabe a fallen-
den Personen 8000 Deutsche Mark

übersteigt;
3. wenn nach $ 40 Abs. 1 Ziff.5 bei der Be-

rechnung der Lohnsteuer ein sich voraus-
sichtlich für den Veranlagungszeitraum

ergebender Verlust aus Vermietung und
Verpachtung vom Arbeitslohn abgezogen
worden ist;

4. wenn der Arbeitnehmeroder sein Ehegatte
getrennte Veranlagung nach $$ 26, 26a be-
antragt;

5. wenn die Veranlagung beantragtwird
a) zur Anwendung der Vorschriften des

834,
b) zur Berücksichtigungvon Verlusten aus

einer anderen Einkunftsart als derjeni-
gen aus nichtselbständigerArbeit, falls
die Einkünfte, von denen der Steuer-
abzug vom Arbeitslohn nicht vorgenom-
men worden ist, zusammen einen Ver-
lustbetrag ergeben,

c) zur Berücksichtigung von Verlustabzü-
gen($10d),

d) zur Anrechnungvon Kapitalertragsteuer
auf die Steuerschuld.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Ziff. 2 bis 4 und 5
Buchstaben a, c und d ist ein Betrag in Höhe der
Einkünfte, von denen der Steuerabzug vom Arbeits-
lohn nicht vorgenommenworden ist, vom Einkom-
men abzuziehen, wenn diese Einkünfte insgesamt
nicht mehr als 800 Deutsche Mark betragen.

(4) Liegen die Voraussetzungen der Absätze 1
und 2 nicht vor, so gilt die Einkommensteuer, die
auf die Einkünfte aus nichiselbständiger Arbeit
entfällt, für den Arbeitnehmerals abgegolten,wenn
seine Haftung erloschen ist ($ 38 Abs. 3).

(5) Durch Rechtsverordnung kann in den Fällen
des Absatzes 2 Ziff. 1 bis 4, in denendie Einkünfte,
von denen der SteuerabzugvomArbeitslohn nicht
vorgenommen worden ist, den Betrag von 800 Deut-
sche Mark übersteigen, die Besteuerung so gemil-
dert werden, daß auf die volle Besteuerung dieser
Einkünfte stufenweiseübergeleitetwird.

$ 46a
Besondere Behandlung von Einkünften aus Land-
und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder Kapital-

vermögen im Sinn des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 5
Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Land-

und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder Kapital-
vermögen ist durch den Steuerabzug vom Kapital-
ertrag abgegolten, soweit es sich um Kapitalerträge
im Sinn des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 5 handelt und die
Haftung des Steuerpflichtigenerloschenist. Auf An-
trag des Steuerpflichtigen ist von der Anwendung
des Satzes 1 abzusehenund die Veranlagung der
Einkünfte im Sinn des $ 43 Abs. 1 Ziff.3 bis 5 zu-
sammenmit den übrigen Einkünften vorzunehmen.
Dem Antrag ist zu entsprechen, auch wenn in Fällen
des $ 46 Abs.2 Ziff. 1 die Grenze von 800 Deutsche
Mark nicht erreicht ist. $ 46 Abs.3 gilt bei einem
Arbeitnehmer entsprechend.

5. Abschlußzahlung
$ 47

(1) Auf die Einkommensteuerschuld werden an-
gerechnet



b) bei Einkünften, die aus Vergütungen für
die Nutzung oder das Recht aufNutzung
von Urheberrechtien und gewerblichen
Schutzrechten sowie von Plänen, Mustern,
\r.oe.ı

1. die für den Veranlagungszeitraum entrich-
teten Vorauszahlungen,

2. die durch Steuerabzug einbehaltenen Be-
träge, soweit sie auf die im Veranlagungs-
zeitraum bezogenen Einkünfte entfallen.

(2) Ist die Einkommensteuerschuld größer als die
Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so ist der Unterschiedsbetrag, soweit er den
im Veranlagungszeitraum fällig gewordenen, aber
nicht entrichteten Vorauszahlungen entspricht, so-
fort, im übrigen innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten (Ab-
schlußzahlung).
(3) Ist die Einkommensteuerschuld kleiner als die

Summe der Beträge, die nach Absatz I anzurechnen
sind, so wird der Unterschiedsbetrag nach Bekannt-
gabe des Steuerbescheids dem Steuerpflichtigen
nach seiner Wahl entweder auf seine Steuerschuld
gutgeschrieben oder zurückgezahlt.

VI. Besteuerung nach demVerbrauch
$ 48

(1) Der Steuerpflichtige kann nach dem Ver-
brauch besteuert werden, wenn der Verbrauch im
Kalenderjahr 10.000DeutscheMark überstiegenhat
und um mindestens die Hälfte höher ist als das
Einkommen.Der Betrag von 10000DeutscheMark
erhöht sich um je 2000 Deutsche Mark für jedes
Kind, für das dem Steuerpflichtigenein Kinderfrei-
betrag nach $ 32 Abs. 2 zusteht oder gewährt wird.

(2) Zum Verbrauch gehören alle Aufwendungen
des Steuerpflichligen für seinen Haushalt und für
seine Lebensführungund die Lebensführungseiner
Angehörigen.
8) ZumVerbrauchgehörennicht

1. die Sonderausgaben ($ 10 Abs, 1)
2. die Steuern vom Einkommen und sonstige

Personensteuern; :
3. Ausgaben für Aussteuern oderAusstattun-

gen, soweit sie das den Verhältnissen des
Steuerpflichtigen entsprechende Maß nicht
überstiegen haben;

4. Ausgaben für politische, künstlerische,
mildtätige, kirchliche, religiöse, wissen-
schaltlicheund gemeinnützigeZwecke;

. Ausgaben, die durch Krankheiten, Todes-
fälle oder Unglücksfälleoder durchkörper-
liche oder geistige Gebrechen verursacht
sind;

r

oa

6. Aufwendungen, die durch Geburt eines Kin-
des entstanden sind;

7. außerordentliche Aufwendungen, die durch
den Unterhalt oder die Erziehung eines
Kindes oder den Unterhalt eines bedürfti-
gen Angehörigen entstanden sind;

8. Aufwendungen aus sozialen Beweggrün-
Aın Fi Acl _"'ı _ 10... . Bun “
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a) aus Einkommen, das er in den letzten
drei Jahren versteuert, aber nicht ver-
braucht hat,

b) aus Einnahmen, die nach $$ 3 bis 3b
steuerfrei sind, oder aus Bezügen, die
dem Steuerpflichtigennach $ 22 Ziff.1
Satz 2 nicht zuzurechnen sind.

(4) Die Einkommensteuer nach dem Verbrauch
beträgt nur die Hälfte der Steuer, die sich aus der
Einkommensteuertabelleergibt. Wenn der sich da-
nach ergebende Steuerbetrag geringer ist als der
Steuerbetrag, der sich bei Zugrundelegung des Ein-
kommens ergeben würde, so ist der Besteuerung
nicht der Verbrauch, sondern das Einkommen zu-
grunde zu legen.

VI. Besteuerung
beschränkt Steuerpflichtiger

$ 49
BeschränktsteuerpflichtigeEinkünfte

(1) Inländische Einkünfte im Sinn der beschränk-
tenEinkommensteuerpflicht($ 1Abs. 2) sind

1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen
Land- und Forstwirtschaft ($$ 13, 14);

2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb ($$ 15, 16),
für den im Inland eine Betriebstätteunter-
halten wird oder ein ständiger Vertreter
bestellt ist, und Einkünfte aus der Ver-
äußerung eines Anteils an einer inländi-
schen Kapitalgesellschaft ($ 17);

3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit ($ 18),
die im Inland ausgeübtoder verwertetwird
oder worden ist;

4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
($ 19), die im Inland ausgeübt oder ver-
wertet wird oder worden ist, und Ein-
künfte, die aus inländischen öffentlichen
Kassen einschließlich der Kassen der Deut-
schen Bundesbahn und der Deutschen Bun-
desbank mit Rücksicht auf ein gegenwärti-
ges oder früheres Dienstverhältnis gewährt
werden;

5. Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinn
des $ 20 Abs. 1 Ziff. 1 und 2, wenn der
Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder
Sitz im Inland hat, und Einkünfte im Sinn
des $ 20 Abs. 1 Ziff. 3 und 4, wenn das
Kapitalvermögen durch inländischen Grund-
besitz, durch inländische Rechte, die den
Vorschriften des bürgerlichen Rechts über
Grundstückeunterliegen,oder durchSchiffe,
die in ein inländisches Schifisregister ein-
getragen sind, unmittelbar oder mittelbar
gesichert ist. Ausgenommen sind Zinsen
aus Anleihen und Forderungen,die in ein
öffentliches Schuldbuch eingetragen sind
oder über die Teilerhnlavarerhreihunnen
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Umtauschin Gesellschaftsanteile(Wandel-
anleihen) oder eine Zusatzverzinsung ein-
geräuml ist, die sich nach der Höhe der Ge-
winnausschüttungen des Schuldners richtet
(Gewinnobligationen), und wenn der Schuld-
ner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz
im Inland hat;

6. Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung ($ 21), wenn das unbewegliche Ver-
mögen, die Sachinbegriffe oder Rechte im
Inland belegen oder in ein inländisches
öffentliches Buch oder Register eingetragen
sind oder in einer inländischen Betrieb-
stätle verwertet werden;

7. sonstige Einkünfte im Sinn des $ 22 Ziff. 1,
soweil sie dem Steuerabzug unterworfen
werden;

8. sonslige Einkünfte im Sinn des $ 22 Ziff. 2,
soweit es sich um Spekulationsgeschäfte
mit inländischenGrundstückenoder mit in-
ländischen Rechten handelt, die den Vor-
schriften des bürgerlichen Rechts über
Grundstücke unterliegen.

(2) Abweichend von Absatz 1 Ziff. 2 sind Ein-
künfte steuerfrei, die ein Steuerpflichtiger mit Wohn-
sitz oder gewöhnlichemAufenthalt in einem aus-
ländischen Staat durch den Betrieb eigener oder
gecharterter Schiffe oder Luftfahrzeuge aus einem
Unternehmen bezieht, dessen Geschäftsleitung sich
in dem ausländischen Staat befindet. Voraussetzung
für die Steuerbefreiung ist, daß dieser ausländische
Staat Steuerpflichtigen,die ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des
Grundgesetzes oder Berlin (West) haben, eine ent-
sprechende Steuerbefreiung für derartige Einkünfte
gewährt.

$ 50
Sondervorschriiten für beschränkt Steuerpflichtige
(1) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Betriebsaus-

gaben ($4 Abs. 4 bis 6) oder Werbungskosten ($ 9)
nur insoweit abziehen, als sie mit inländischen Ein-
künften in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen.
Die Vorschrift des $ 10 ist nur hinsichtlich der als
Sonderausgaben abzugsfähigen Teile der Vermö-
gensabgabe.anzuwenden.Die Vorschrift des $ 10d
ist nur anzuwenden, wenn die in dieser Vorschrift
bezeichneten Verluste in wirtschaftlichem Zusam-
menhang mit inländischen Einkünften stehen und
der Gewinn auf Grund im Inland ordnungsmäßig
geführter Bücher nach $ 4 Abs.1 oder nach $ 5
ermittelt wird. Die Vorschriften des $ 34 sind nur
insoweit anzuwenden, als sie sich auf Gewinne aus
der Veräußerung eines land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebs ($ 14), eines Gewerbebetriebs ($ 16),
einer wesentlichen Beteiligung ($ 17) oder auf Ver-
äußerungsgewinne im Sinn des $ 18Abs. 3 beziehen.
Die übrigen Vorschriften der $$ 10 und 34 und die
Vorschriften der $$ 9a, 10c, 32, 32a Abs. 3, $$ 33
und 33a sind nicht anzuwenden.
(2) Bei Einkünften, die dem Steuerabzugunter-

liegen, und bei Einkünften im Sinn des $ 20 Abs.1
Ziff. 3 und 4 ist für beschränkt Steuerpflichtige ein
Ausgleich ($ 2 Abs. 2) mit Verlusten aus anderen
Einkunftsarten nicht zulässig.

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich bei be-
schränkt Steuerpflichtigen, die veranlagt werden,
nach $ 32a Abs. 1; dabei ist ein Sonderfreibetrag
von 840 Deutsche Mark vom Einkommen abzu-
ziehen. Die Einkommensteuer beträgt mindestens
25 vom Hundert des Einkommens.

(4) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem
Steuerabzug vom Arbeitsiohn oder vom Kapital-
ertrag oder dem Steuerabzug auf Grund des $ 50a
unterliegen, gilt bei beschränkt Steuerpflichtigen
durch den Steuerabzug als abgegolten, wenn die
Einkünfte nicht Betriebseinnahmen eines inländi-
schen.Betriebs sind. Die Höhe der Lohnsteuer wird
durch Rechtsverordnung bestimmt.

(5) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer bei
beschränktSteuerpflichtigenganz oder zum Teil er-
lassenoder in einemPauschbetragfestsetzen,wenn
es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig
ist oder eine gesonderteBerechnungder Einkünfte
besonders schwierig ist.

(6) Die Absätze 1 bis 5 mit Ausnahme des Ab-
satzes 3 Satz 2 gelten auch im Fall des $ 1 Abs. 3.

$ 50a
Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen

(1) Bei beschränkt steuerpflichtigenMitgliedern
des Aufsichtsrats (Verwaltungsrats) von inländi-
schen Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaf-
ten auf Aktien, Berggewerkschaften, Gesellschaften
mit beschränkter Haftung und sonstigen Kapital-
gesellschaften, Genossenschaften und Personenver-
einigungendesprivaten und desöffentlichenRechts,
bei denen die Gesellschafternicht als Unternehmer
(Mitunternehmer) anzusehen sind, unterliegen die
Vergütungen jeder Art, die ihnen von den genann-
ten Unternehmungen für die Überwachung der Ge-
schäftsführung gewährt werden (Aufsichtsratsver-
gütungen), dem Steuerabzug (Aufsichtsratsteuer).

(2) Die Aufsichtsratsteuer beträgt
30 vom Hundert der Aufsichisratsvergü-

tungen, wenn der Empfänger die Steuer
trägt, und

42,85 vom Hundert des an das Aufsichtisrats-
mitglied tatsächlich ausgezahlten Be-
trags, wenn das Unternehmen die Steuer
übernimmt.

(3) Dem Steuerabzug unterliegt der volle Betrag
der Aufsichtsratsvergütung ohne jeden Abzug.
Werden Reisekosten (Tagegelder und Fahrtaus-
lagen) besonders gewährt, so gehören sie zu den
Aufsichtsratsvergütungen nur insoweit, als sie die
tatsächlichen Auslagen übersteigen.

(4) Die Einkommensteuer wird bei beschränkt
Steuerpflichtigen im Wege des Steuerabzugs er-
hoben

a) bei Einkünften aus der Ausübung oder
Verwertung einer Tätigkeit als Künstler,
Berufssportler, Schriftsteller, Journalist
oder Bildberichterstatter, einschließlich sol-
cher Tätigkeiten für den Rundfunk oder
Fernsehfunk ($ 49 Abs. 1 Ziff. 2 bis 4),



b) bei Einkünften, die aus Vergütungen für
die Nutzung oder das Recht aufNutzung
von Urheberrechten und gewerblichen
Schutzrechten sowie von Plänen, Mustern,
Verfahren und gewerblichen Erfahrungen
und Kenntnissen herrühren ($ 49 Abs. 1
Zilf. 2, 3 und 6).

Der Steuerabzug beträgt
25 vom Hundert der Einnahmen,

wenn der beschränkt Steuerpflichtige,
und

33,33 vom Hundert der Einnahmen,
wenn der Schuldner

die Steuer trägt.
Soweit eine Tätigkeit im Sinn des Buchstabena im
Inland ausgeübt wird oder ausgeübt worden ist, be-
trägt der Steuerabzug jedoch nur

15 vom Hundert der Einnahmen,
wenn der beschränkt Steuerpflichtige,
und

17,65 vom Hundert der Einnahmen,
wenn der Schuldner

“ die Steuer trägt.
(5) Der Schuldner derAufsichtsratsvergütung (Ab-

satz 1) oder der Vergütungen (Absatz 4) hat den
Steuerabzug für Rechnung des beschränkt steuer-
pflichtigen Gläubigers (Steuerschuldner) in dem
Zeilpunkt vorzunehmen, in dem die Aufsichtsrats-
vergütung oder die Vergütungen demGläubiger
zuflließen. Er hat die innerhalb eines Kalender-
vierteljahrs einbehaltene Steuer jeweils bis zum 10.
des dem Kalendervierteljahr folgendenMonats an
das für ihn zuständige Finanzamt abzuführen. Der
beschränkt Steuerpflichtige ist beim Steuerabzug
von Aufsichtsratsvergütungen oder von Vergütun-
gen Steuerschuldner. Der Schuldner der Aufsichts-
ralsvergütungen oder der Vergütungen haftet aber
für die Einbehaltung und Abführung der Steuer.
Der Steuerschuldner wird nur in Anspruch genom-
men,

1. wenn der Schuldner der Aufsichtsratsver-
gülung oder der Vergütungen diese nicht
vorschriftsmäßig gekürzt hat oder

2. wenn der beschränkt steuerpflichtige Gläu-
biger weiß, daß der Schuldner die einbehal-
tene Steuer nicht vorschriltsmäßig abge-
führt hat, und dies dem Finanzamt nicht
unverzüglich miittteilt.

(6) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt wer-
den, daß bei Vergütungen für die Nutzung oder das
Recht auf Nutzung von Urheberrechien (Absatz 4
Buchstabeb), wenn die Vergütungennicht unmittel-
bar an den Gläubiger, sondern an einen Beauftrag-
ten geleistet werden, an Stelle des Schuldners der
Vergütung der Beauftragte die Steuer einzubehalten
und abzuführen hat und für die Einbehaltung und
Abführung haftet.

(7) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer
von beschränktsteuerpilichligenEinkünften, soweit
diese nicht bereits dem Steuerabzug unterliegen, im
Wege des Steuerabzugs erheben, wenn dies zur
Sicherstellung des Steueranspruchs zweckmäßig ist.
Das Finanzamt bestimmt hierbei die Höhe des
Steuerabzugs.

1285

VII. Ermächtigungs-und
Schlußvorschriften

$ 51
Ermächtigung

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zu-
stimmungdesBundesrates

1. zur Durchführung dieses Gesetzes Rechts-
verordnungen zu erlassen, soweit dies zur
Wahrung der Gleichmäßigkeit bei der
Besteuerung, zur Beseitigung von Unbillig-
keiten in Härtefällen oder zur Verein-
fachungdes Besteuerungsverfahrenserfor-
derlich ist, und zwar:
a) über die Abgrenzung der Steuerpflicht,
b) über die Ermittlung der Einkünfte und

die Feststellung des Einkommens ein-
schließlich der abzugsfähigen Beträge,

c) über die Veranlagung, die Anwendung
der Tarifvorschriften und die Regelung
der Steuerentrichtung einschließlich der
Steuerabzüge,

d) über die Besteuerung der beschränkt
Steuerpflichtigen einschließlich eines
Steuerabzugs;

2. Vorschriften durch Rechtsverordnung zu
erlassen
a) über die sich aus der Aufhebung oder

Änderung von Vorschriften dieses Ge-
setzes ergebenden Rechtsfolgen, soweit
dies zur Wahrung der Gleichmäßigkeit
bei der Besteuerung oder zur Beseiti-
gung von Unbilligkeiten in Härtefällen
erforderlich ist;

b) nach denen für jeweils zu bestimmende
Wirtschaftsgüter des Umlaufsvermögens
eine den steuerlichen Gewinn mindernde
Rücklage für Preissteigerungenin Höhe
eines Vomhundertsatzes des sich nach
$ 6 Abs.1 Ziff.2 Satz 1 ergebenden
Werts dieser Wirtschaftsgüter zuge-
lassen werden kann, wenn ihre Börsen-
oder Markipreise (Wiederbeschaffungs-
preise)amBilanzstichtaggegenüberden
Börsen- oder Marktpreisen (Wieder-
beschaffungspreisen) am vorangegange-
nen Bilanzstichtag wesentlich gestiegen
sind. Der Vomhundertsatz ist nach dem
Umfang dieser Preissteigerung zu be-
stimmen; dabei ist ein angemessener
Teil der Preissteigerung unberücksich-
tigt zu lassen.Die Rücklagefür Preis-
steigerungen ist spätestens bis zum:
Ende des auf die Bildung folgenden
sechsten Wirtschaftsjahrs gewinnerhö-
hend aufzulösen. Bei wesentlichen Preis-
senkungen, die auf die Preissteigerun-
gen im Sinn des Satzes 1 folgen, kann
die volle oder teilweise Auflösung der
Rücklage zu einem früheren Zeitpunkt
bestimmt werden;

c) über eine Beschränkung des Abzugs
von Ausgaben zur Förderung steuer-
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d)

begünstigter Zwecke im Sinn des $ 10b
auf Zuwendungen an bestimmte Körper-
schaflen, Personenvereinigungen oder
Vermögensmassen sowie über eine An-
erkennung gemeinnütziger Zwecke als
besondersförderungswürdig;
über eine Ermäßigung der Einkommen-
steuer bis auf die Hälfte bei Einkünf-
ten, die freie Erfinder aus volkswirt-
schafliich wertvollen Versuchen oder
Erfindungen haben, und über den Abzug
der durch die Erfindertätigkeit ver-
ursachten Aufwendungen und Verluste
sowie über das zeitliche Ausmaß dieser
Begünstigungen;

bis auf die Hälfte für Vergütungen, die
Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern für
schutzfähige und aus der Arbeit des
Arbeitnehmers im Betrieb entstandene
Erfindungenzahlen, sowie über die Ab-
geltung der Einkommensteuer im Fall
der Veranlagung;

freiheit von Prämien für Verbesserungs-
vorschläge,die Arbeitgeber an ihre Ar-
beitnehmer zahlen, soweit sich die Prä-
mie in mäßigem Rahmen hält und Miß-
bräuche ausgeschlossen sind;

Vorauszahlungstermine;

besonderen Maße der minderbemittel-
ten Bevölkerung dienende private Kran-
kenanstalt betreiben, der Abnutzung
unterliegende Wirtschaftsgüter, die zum
Anlagevermögen dieser Anstalten ge-
hören, in Flöhe eines Vomhundertsatzes
der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten abschreiben können;

k)

l

derung des Baues von Landarbeiter-
wohnungen und über eine Steuerermä-
Bigung beim Bau von Heuwerlings-und
Werkwohnungen für ländliche Arbeiter;
über eine Abschreibungsfreiheit oder
Steuerermäßigungen für bestimmte
Wirtschaftsgebäude, für Um- und Aus-
bauten an Wirtschaftsgebäuden,für be-
stimmte bewegliche Güter des Anlage-
vermögens einschließlich Betriebsvor-
richtungen bei buchführenden und nicht-
buchführenden Land- und Forstwirten.
Dabei ist für diese Wirtschaftsgebäude
sowie für Um- und Ausbauten von einer
höchstens 30jährigen Nutzungsdauer
auszugehen;
über Sonderabschreibungen bei Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens, die
unmittelbar und ausschließlih dazu
dienen, Schädigungen durch Abwässer
zu beseitigen oder zu verringern, und
die in der Zeit vom1. Januar 1955 bis
zum 31.Dezember 1965 von Steuer-
pflichtigen, die den Gewinn auf Grund

ordnungsmäßigerBuchführungnach $ 4
Abs.1 oder $ 5 ermitteln, angeschafft
oder hergestelltwerden.Voraussetzung
ist, daß die Anschaffung oder Herstel-
lung der Wirtschaftsgüter im öffentlichen
Interesse erforderlich ist. Die Sonder-
abschreibungen können auch bei Zu-
schüssen zur Finanzierung der Anschaf-
fung oder Herstellung von Wirtschafts-
gülern im Sinn des Satzes 1 zugelassen
werden, wenn mit den Zuschüssen ein
Recht auf Mitbenutzung dieser Wirt-
schaftsgüter erworben wird. Die Sonder-
abschreibungen sind nic-t zuzulassen
für Wirtschaftsgüter, die im Rahmen
der Neuerrichtung von Betrieben oder
Betriebstätten angeschafft oder her-
gestellt werden;

Wirtschaftsgüter des Umlaufsvermögens
ausländischer Herkunft, welche die
nachstehend bezeichneten Voraussetzun-
gen erfüllen und nach dem Erwerb
weder bearbeitet noch verarbeitet wor-
den sind, statt mit dem sich nach $ 6
Abs. 1 Ziff. 2 ergebenden Wert mit dem
folgenden Wert angesetzt werden
können:
aa) Wirtschaftsgüter, deren Preis aui

dem Weltmarkt wesentlichen
Schwankungen unterliegt, mit einem
Wert, der bis zu 20 vom Hundert
unter den Anschaffungskosten oder
dem niedrigeren Börsen- oder
Marktpreis (Wiederbeschaffungs-
preis) des Bilanzstichtags liegt,

bb) Wirtschaftsgüter, die wegen ihrer
besonderen volkswirtschaftlichen
Bedeutung zur Deckung des Bedarfs
der deutschen Wirtschaft erforder-
lich sind (Waren des volkswirt-
schaftlich vordringlichen Bedarfs),
mit einem Wert, der bei einem
Mehrbestand an diesen Waren bis
zu 30 vom Hundert und bei dem
übrigen Bestand bis zu 20 vom Hun-
dert unter den Anschaffungskosten
oder dem niedrigeren Börsen- oder

Marktpreis (Wiederbeschaffungs-
preis) des Bilanzstichtags liegt; statt
des Abschlags auf einen Mehrbe-
stand kann bei den einzelnen Wa-
ren des volkswirtschaftlich vor-
dringlichen Bedarfs ein Abschlag bis
zu 30 vom Hundert von den An-
schaffungskosten oder dem nied-
rigeren Börsen- oder Marktpreis
(Wiederbeschaffungspreis)des Bi-
lanzstichtags zugelassen werden,
soweit diese Waren im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes neben den
handelsüblichen Vorräten einge-
lagert werden und nur unter be-
sonders zu bestimmenden Bedin-
gungen dem Lager (Sonderlager)
entnommen werden können.



Ein Mehrbestand ist anzunehmen,
soweil der mengenmäßige Bestand
der Waren am Schluß des Wirt-
schaftsjahrs im einzelnen und ins-
gesamt den Bestand an einem noch
zu bestimmenden Zeitpunkt, der
nach dem 31.Dezember 1954 liegt,
übersteigt. Hierbei sind nur Waren
zu berücksichligen, die sich im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes be-
finden.

Der Wertansatz nach Doppelbuchstabe aa
kann nur in Wirtschaftsjahren, die nach
dem 31. Dezember 1956 enden, der
Wertansatz nach Doppelbuchstabebb
kann nur in Wirtschaftsjahren,die nach
dem31. Dezember 1956 und vor dem
1.Januar 1965enden, zugelassenwer-
den. Für Wirtschaftsjahre, die vor dem
1.Januar 1959enden,kannein Abschlag
nach Doppelbuchstabe bb für den übri-
gen Bestand nur bis zu 15 vom Hundert
zugelassen werden. Erfüllen Wirtschafts-
güter die Voraussetzungen zu Doppel-
buchstabe aa und zu Doppelbuchstabe
bb, so kann der Wertansatz nach Wahl
des Steuerpflichtigen entweder nach
Doppelbuchstabe aa oder nach Doppel-
buchstabe bb zugelassen werden. Für
Wirtschaftsgüter, für die das Land Ber-
lin vertraglich das mit der Einlagerung
verbundene Preisrisiko übernommen
hat, ist ein Wertansatz nach Doppel-
buchstabe aa oder nach Doppelbuchstabe
bb nicht zulässig;

über Sonderabschreibungen
aa) im Tieibaubetrieb des Steinkohlen-,

Pechkohlen-, Braunkohlen- und Erz-
bergbaues
bei Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögensunter Tage und bei be-
stimmten mit dem Grubenbetrieb
unter Tage in unmittelbarem Zu-
sammenhang stehenden, der Förde-
rung, Seilfahrt und Wetterführung
sowie der Aufbereitung des Mine-
rals dienenden Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens über Tage,
soweit die Wirtschaflsgüter
für die Errichtung von neuen För-
derschachtanlagen, auch in der
Form von Anschlußschachtanla-
gen,
für die Errichtung von neuen
Förderschächten in Verbindung
mit Aufschlußarbeiten unter Tage
und für die Errichtung von Seil-
fahrt- oder Wetterschächten sowie
für die Umstellung der Förder-
und Seilfahrteinrichtungen der
Tagesschächte, und zwar von
Flur- auf Turmförderung, von
Dampf- auf elektrischen Antrieb,
von Gestell- auf Gefäßförderung

und von Hand- auf halb- oder
vollautomatischeSteuerung, und
für die damit in unmittelbarem
ZusammenhangstehendenÄnde-
rungen des Schachtes oder des
Schachtausbaues,
für die Zusammenfassung von
mehreren Förderschachtanlagen
zu einer einheitlichen Förder-
schachtanlageund
für den Wiederaufschluß stillie-
gender Grubenfelder und Feldes-
teile,

bb) im Tagebaubetrieb des Braunkoh-
len- und Erzbergbaues
bei bestimmten Wirtschaftsgütern
des beweglichen Anlagevermögens
(Grubenaufschluß, Großgeräte und
im Erzbergbau auch Aufbereitungs-
anlagen), die für die Erschließung
neuer Tagebaue und beim Übergang
zum Tieftagebau für die Freilegung
und Gewinnung der Lagerstätte

von Steuerpflichtigen, die den Gewinn’
auf Grund ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung nach $ 5 ermitteln, nach dem 31. De-
zember 1955ganz oder zum Teil ange-
schafft oder hergestellt werden. Voraus-
setzung für die Inanspruchnahmeder
Sonderabschreibungenist, daß mit der
Durchführung der bezeichneten Vor-
haben vor dem 1. Januar 1961begonnen
und ihre Förderungswürdigkeit von der
obersten Landesbehördefür Wirtschaft
im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Wirtschaft bescheinigt wor-
den ist. An die Stelle des 1. Januar 1961
tritt für die in Doppelbuchstabeaa be-
zeichnetenVorhaben der 1.Januar 1964.
Die Sonderabschreibungen können im
Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder
Herstellung und den vier folgenden
Wirtschaftsjahren
bei beweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert
und bei unbeweglichen Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens

bis zu insgesamt30vomHundert
der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten in Anspruch genommen werden.
Daneben sind die Absetzungen für Ab-
nutzung nach $ 7 vorzunehmen. Von den
Sonderabschreibungen darf nicht mehr
Gebrauch gemacht werden für Wirt-
schaftsgüter, die bei der Errichtung von
neuen Förderschachtanlagen (auch im
Zusammenhang mit dem Wiederauf-
schluß stilliegender Grubenfelder und
Feldesteile), jedoch nicht in der Form
von Anschlußschachtanlagen, nach dem
31.Dezember 1970 und in den übrigen
Fällen nach dem 31.Dezember 1965 an-
geschafft oder hergestellt werden. An
die Stelle des 31.Dezember 1965 tritt
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bei begünstigen Vorhaben, mit deren
Durchführung nach dem 31.Dezember
1960 begonnen worden ist, der 31.De-
zember 1968.Bei nach diesen Stichtagen
angeschafftlen oder hergestellten Wirt-
schaftsgütern können die Sonderab-
schreibungenfür die vor diesen Stich-
tagen aufgewendeten Anzahlungen auf
Anschaffungskosten oder Teilherstel-
lungskosten zugelassen werden. Bei
Wirtschaftsgütern,für die von den Son-
derabschreibungen Gebrauch gemacht
wird, sind die Absetzungen für Abnut-
zung nach $ 7 in gleichen Jahresbeträ-
gen vorzunehmen.
Bei den begünstigten Vorhaben im
Tagebaubetrieb des Braunkohlen- und
Erzbergbaues kann außerdem zugelas-
sen werden, daß die vor dem1. Januar
1966 aufgewendeten Kosten für den
Vorabraum bis zu 50 vom Hundert als
sofort abzugsfähige Betriebsausgaben
behandeltwerden;

lichen WirtschaftsgüterndesAnlagever-
mögens, die unmittelbar und ausschließ-
lich dazu dienen, die Verunreinigung
der Luft zu verhindern, zu beseitigen
oder zu verringern, und die in der Zeit
vom 1.Januar 1957 bis zum 31.Dezem-
ber 1965von Steuerpflichtigen,die den
Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger
Buchführung nach $ 4 Abs. 1 oder $ 5
ermitteln, angeschafft oder hergestellt
werden; die Sonderabschreibungen kön-
nen auch zugelassen werden, wenn
Schornsteine auf Grund behördlicher An-
ordnung ausschließlich aus Gründen der
Luftreinhaltung errichtet oder aufge-
stockt werden. Die Sonderabschreibun-
gen können im Wirtschaftsjahr der An-
schaffungoder Herstellung und in dem
folgenden Wirtschaftsjahr bis zu insge-
samt 50 vom Hundert der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten in Anspruch
genommen werden. Daneben sind Abset-
zungen für Abnutzung nach $ 7 vorzu-
nehmen. Bei Wirtschaftsgütern, für die
von den Sonderabschreibungen Gebrauch
gemacht wird, sind die Absetzungen für
Abnutzung nach $ 7 in gleichen Jahres-
beträgen vorzunehmen. Voraussetzung
für die Inanspruchnahmeder Sonder-
abschreibungen ist, daß die Anschaffung
oder Herstellung der Wirtschaftsgüter
im öffentlichen Interesse erforderlich ist.
Die Sonderabschreibungen sind nicht zu-
zulassenfür Wirtschaftsgüter,die im
Rahmen der Neuerrichtung von Betrie-
ben oder Betriebstätten angeschafft oder
hergestellt werden;
über die Bemessung der Absetzungen
für Abnutzung oder Substanzverringe-
rung bei nicht zu einem Betriebsver-
mögen gehörenden Wirtschaftsgütern,
die vor dem21. Juni 1948 angeschafft

oder hergestellt oder die unentgeltlich
erworben worden sind. Hierbei kann
bestimmt werden, daß die Absetzungen
für Abnutzung oder Substanzverringe-
rung nicht nach den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten,sondernnachHilfs-
werten (am 21.Juni 1948maßgebender
Einheitswert, Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten des Rechtsvorgängers
abzüglich der von ihm vorgenomme-
nen Absetzungen,fiktive Anschaffungs-
kosten an einemnochzu bestimmenden
Stichtag) zu bemessen sind. Zur Vermei-
dung von Härten kann zugelassenwer-
den, daß an Stelle der Absetzungen für
Abnutzung, die nach dem am21. Juni
1948 maßgebenden Einheitswert zu be-
messen sind, der Betrag abgezogen wird,
der für das Wirtschaftsgut in dem Ver-
anlagungszeitraum 1947 als Absetzung
für Abnutzung geltend gemacht werden
konnte. Für das Land Berlin tritt in den
Sätzen 1 bis 3 an die Stelle des 21.Juni
1948jeweils der 1.April 1949;

dungen für den Einbau von Anlagen
und Einrichtungen im Sinn des $ 40
Abs. 1 Buchstäben a bis d sowie fund g
des ZweitenWohnungsbaugesetzesvom
27. Juni 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 523)
und für den Einbau einer Heizungsan-
lage bei nicht zu einem Betriebsvermögen
gehörenden Gebäuden, die überwiegend
Wohnzwecken dienen und die vor dem
21.Juni 1948hergestellt worden sind.
Die erhöhten Absetzungen können erst-
mals für denVeranlagungszeitraum1958
zugelassenwerden. Sie dürfen jährlich
10 vom Hundert der Aufwendungen
nicht übersteigen;

wendungenfür die Erhaltung von nicht
zu einem Betriebsvermögen gehörenden
Gebäuden,die überwiegendWohnzwek-
ken dienen, abweichend von $ 11 Abs. 2
auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßigver-
teilen können;

gesamtwirtschaftlichen Konjunkturab-
schwächung,die eine nachhaltige.Ver-
ringerung der Umsätze oder der Be-
schäftigungerwarten läßt, insbesondere
bei einem erheblichen Rückgang der
Nachfrage, zur Förderung der Investi-
tionstätigkeit bei abnutzbaren Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens im
Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder
Herstellung neben den nach $ 7 zu be-
messenden Absetzungen für Abnutzung
eine Sonderabschreibung vorgenommen
werden kann. Die Sonderabschreibung
darf nur zugelassen werden
aa) für Wirtschaftsgüter,die innerhalb

eines jeweils festzusetzenden Zeit-
raums, der ein Jahr nicht überstei-
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gen darf (Begünstigungszeitraum),
angeschafft oder hergestellt werden,

bb) für Wirtschaftsgüter, die innerhalb
des Begünstigungszeilraums bestellt
und angezahlt werden oder mit
deren Herstellung innerhalb des
Begünstigungszeitraums begonnen
wird, wenn sie innerhalb eines wei-
teren Jahres, bei Schiffen innerhalb
zweier weilerer Jahre, geliefert
oder fertiggestellt werden.

Die Sonderabschreibung darf bei beweg-
lichen Wirtschaftsgütern bis zu 10 vom
Hundert und bei unbeweglichen Wirt-
schaftsgütern bis zu 5 vom Hundert der
Anschaffungs- oderHerstellungskosten
zugelassen werden.
Rechtsverordnungen auf Grund dieser
Ermächtigung bedürfen auch der Zustim-
mung des Bundestages;
über die Abzugsfähigkeit von Ausgaben
bei der Vollblutzucht außerhalb eines

R land- und forstwirtschaftlichen oder ge-
werblichen Betriebs, sofern mindestens
zwei Zuchtstuten gehalten werden. In
diesen Fällen sind die nicht durch Ein-
nahmen gedeckten Ausgaben für Zucht-
stuten und höchstens drei weitere Voll-
blutpferde je Zuchtstute als Verluste bei
den Einkünften aus Land- und Forstwirt-
schaft bis zu einem Höchstbetrag von
5000 Deuische Mark je Pferd zu behan-
deln;

3. die in $ 2 Abs.5 Ziff. 1,8 3 Ziff. 52, $ 3a
Abs. 1 Ziff, 4, $ 7 Abs. 2, 8 9 Ziff. 4, $ 10
Abs. 2, $ 22 Ziff. 1 Buchstabe a, $ 26a
Abs.4, $ 29 Abs. 1 und 2, $ 31 Abs.2, $ 33
Abs.1, $ 33a Abs. 6, $ 34c Abs.6, $ 38
Abs.2, $ 39 Abs. 1 und 3, 8 40 Abs. 3, $ 41
Abs. 1, $ 42 Abs. 2, $ 42a Abs. 1, & 44
Abs.6, $ 46 Abs. 5, $ 50 Abs. 4 und $ 50a
Abs.6 vorgesehenen Rechisverordnungen
zu erlassen.

(2) Der Bundesminister der Finanzen wird er-
mächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes und der zu
diesem Gesetz erlassenen Durchführungsverordnun-
gen in der jeweils geltenden Fassung mit neuem
Datum, unter neuer Überschrift und in neuer Para-
graphenfolge bekanntzumachen und dabei Unstim-
migkeiten des Wortlauts zu beseitigen.

$ 52
Schlußvorschrifien

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist,
soweit in den folgenden Absätzen 2 bis 4 nichts
anderes bestimmt ist, erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 1961anzuwenden. Beim Steuerabzug
vom Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß
die vorstehende Fassung bei laufendemArbeitslohn
erstmals auf den Arbeitslohn anzuwenden ist, der
für einen Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, der
nach dem 31.Dezember 1960endet, bei sonstigen
Bezügen auf den Arbeitslohn, der dem Steuerpflich-
tigen nachdem31.Dezember1960zufießt.

Bonn, den 19.August 1961 1289

(2) Die Vorschrift des $ 3 Ziff. 23 ist erstmals für
den Veranlagungszeitraum 1960 anzuwenden.

(3) Die Vorschriften des $ 6 Abs.1 Ziff.5 und 6
sind erstmals auf Einlagen anzuwenden, die nach
dem 23.Juli 1958vorgenommenworden sind.
(4) Die Vorschriften des $ 32 Abs. 2 Ziff.2 und 4,

Abs. 3 Ziff, 2 und des $33a Abs.1 bis 4 sind erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 1962 anzu-
wenden.

(5) Die Vorschriften des $ 7 Abs.2 Satz 2 sind
erstmals aufWirtschaftsgüter anzuwenden, die nach
dem 8. März 1960 angeschafft oder hergestellt wor-
den sind, es sei ‘denn, daß

a) die Wirtschaftsgütervor dem9.März 1960
bestellt und bis zum31. Dezember 1961
geliefert worden sind und daß vor dem
13.März 1960 für die Wirtschaftsgüter eine
Anzahlung geleistet oder von dem Liefe-
ranten eine schriftlicheAuftragsbestätigung
erteilt worden ist;
mit der Herstellung der Wirtschaftsgüter
vor dem 9. März 1960begonnen worden ist
und die Wirtschaftsgüter bis zum 31.De-
zember 1961fertiggestellt worden sind.

(6) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens, die in der Zeit vom 1. Januar 1958
bis zum 31.Dezember 1960 angeschafft oder her-
gestellt werden, darf der bei der Absetzung für
Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen nacheinem
unveränderlichen Hundertsatz vom jeweiligen Buch-
wert (Restwert) anzuwendendeHundertsatz abwei-
chendvon 8 7 Abs.2 Satz2

1. bei Wirtschaftsgütern mit einer betriebs-
gewöhnlichen Nutzungsdauer von 16 bis
25 Jahren höchstensdas 3facheund

2. bei Wirtschaftsgütern mit einer betriebs-
gewöhnlichen Nutzungsdauer von mehr
als 25 Jahren höchstens das 3,5fache

des bei der Absetzung für Abnutzung in gleichen
Jahresbeträgen in Betracht kommenden Hundert-
sätzes betragen; er darf jedoch im Fall der Ziffer ]
16 vom Hundert und im Fall der Ziffer 2 12 vom
Hundert nicht übersteigen.

(7) Beiträge im Sinn des $ 10 Abs.1 Ziff.2 des
Einkommensteuergesetzes1957 (Bundesgesetzbl.I
5.1793), die auf Grund von vor dem 1. Januar 1959
abgeschlossenen Verträgen nach dem 31.Dezember
1958 geleistet werden, können auch weiterhin unter
der Voraussetzung des $ 10 Abs. 1 vorletzter und
letzter Satz als Sonderausgaben abgezogen werden.

(8) Beiträge im Sinn des $ 10 Abs.1 Ziff,3 des
Einkommensteuergesetzes 1958 (Bundesgesetzbl. I
S. 672), die auf Grund von vor dem 9. März 1960ab-
geschlossenen Verträgen nach dem 8. März 1960
geleistet werden, können auch weiterhin unter der
Voraussetzung des $ 10 Abs. 1 vorletzter und letzter
Satz als Sonderausgaben abgezogen werden.

(9) Bei Sparverträgen mit festgelegten Sparraten
im Sinn des $ 10 Abs. 1 Ziff. 4 des Einkommen-
steuergesetzes1955 (Bundesgesetzbl.I S,305), die
nach dem 31.Dezember 1954und vor dem 7.Oktober
1956 abgeschlossen worden sind und bei denen
inindestensdie ersteEinzahlung vor dem7.Oktober
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1956 geleistet worden ist, können die nach dem
31.Dezember 1957geleistetenSparratenunter der
Voraussetzung des $ 10 Abs. 1 vorletzter Satz auch
weiterhin als Sonderausgabenabgezogenwerden.
Das gleiche gilt für nach dem31. Dezember 1958
geleistete Beiträge auf Grund von Sparverträgen
mit festgelegten Sparraten im Sinn des $ 10 Abs. 1
Zill.4 des Einkommensteuergesetzes1957,die nach
dem 6.Oktober 1956und vor dem1. Januar 1958
abgeschlossen worden sind und bei denen minde-
stens die erste Einzahlung vor dem1. Januar 1958
geleistet worden ist.

(10) Für die Durchführung einer Nachversteue-
rung bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag, Bau-
sparverträgen und bei Kapitalansammlungsver-
trägen sind anzuwenden

1. bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag
im Sinn des & 10 Abs.1 Ziff.2 in Ver-
bindung mit Absatz 2 Ziff. 1 der Einkom-
mensteuergesetze 1955und 1957auf Grund
von nach dem 31.Dezember 1954 und vor
dem 1.Januar 1959 abgeschlossenen Ver-
trägen

& 10 Abs. 2 Ziff. 1 des Einkommensteuer-
gescetzes1957;

2. bei Beiträgen an Bausparkassen im Sinn
dos $ 10 Abs.1 Ziff.3 des Einkommin-
steuergeseizes 1958 auf Grund von nach
dem31. Dezember 1958 und vor dem
9. März 1960abgeschlossenen Verträgen

$ 10 Abs. 2 Ziff.2 des Einkommensteuer-
geselzes 1958;

3. bei Beiträgen an Bausparkassen im Sinn
des $ 10 Abs.1 Ziff.3 des Einkommen-
steuergesetzes 1958 auf Grund von nadı
dem 31.Dezember 1954und vor dem 1.Ja-
nuar 1959 abgeschlossenen Verträgen

8&10 Abs.2 Ziff. 2 des Einkommensteuer-
gesetzes 1957;

4. bei allgemeinen Sparverträgen im Sinu
des $ 10 Abs.1 Ziff. 4 des Einkommen-
steuergeselzes 1957, die nach dem 6. Ok-
tober 1956 und vor dem 1. Januar 1959
abgeschlossen worden sind,
8 10Abs.2 Ziff. 3 des Einkommensteuer-
gesetzes 1957;

5. bei Sparverträgen mit festgelegten Spar-
raten im Sinn des & 10 Abs.1 Ziff. 4 dei
Einkommensteuergesetze 1955 und 1957,
. die nach dem 31.Dezember 1954und vor
dem 1.Januar 1958 abgeschlossen worden
sind,

$ 10 Abs.2 Ziff. 3 des Einkommensteuer-
gesetzes 1957.

Das gilt nicht für nach dem 31.Dezember
1954 und vor dem 7 Oktober 1956 abge-
schlossene Spurverträge mit festgelegten
Sparraten im Sinn des $ 10 Abs. 1 Ziff. 4
des Einkommensteuergesetzes 1955, wenn
die Sparraten über drei Jahre hinaus ge-
leistet werden; in diesem Fall wird die

Nachversteuerung durch Rechtsverordnung
der Bundesregierungmit Zustimmungdes
Bundesrates geregelt;

6. bei Sparverträgen mit festgelegten Spar-
raten im Sinn des $ 10 Abs. 1 Ziff. 2 Buch-
stabe d des Einkommensteuergesetzes 1953
(Bundesgesetzbl. I S. 1355), die vor dem
1.Januar 1955abgeschlossenworden sind,
die hierzu durch Rechtsverordnung der
Bundesregierung mit Zustimmung des
Bundesrates zu erlassenden Vorschriften;

7. bei Kapitalansammlungsverträgen im Sinn
des $ 10 Abs. 1 Ziff. 4 des Einkommen-
steuergesetzes 1957,die nach dem 6. Okto-
ber 1956und vor dem 1.Januar 1959über
den Ersterwerb festverzinslicher Schuld-
verschreibungen abgeschlossen worden
sind,

$10 Abs. 2 Zift.3 des Einkommensteuer-
gesetzes 1957;

8. bei Kapitalansammlungsverträgen im Sinn
des $ 10 Abs. 1 Ziff. 4 des Einkommen-
steuergesetzes 1955, die nach dem 31. De-
zember 1954und vor dem 7. Oktober 1956
über den Ersterwerb solcher festverzins-
licher Schuldverschreibungen abgeschlos-
sen worden sind, die nicht von Grund-
kreditanstalten,Kommunalkreditanstalten,
Schiffsbeleihungsbanken oder Ablösungs-
anstalten ausgegebene Pfandbriefe, Ren-
tenbriefe, Kommunalschuldverschreibun-
gen oder andere festverzinsliche Schuld-
verschreibungen sind,

810 Abs. 2 Ziff. 3 des Einkommensteuer-
gesetzes 1955, es sei denn, daß es sich
um Wertpapiere handelt, für die durch
besondere Rechtsverordnung der Bun-
desregierung mit Zustimmung des Bun-
desrates die Sperrfrist verkürzt wird

(11) Die Vorschrift des $ 13 Abs.4 des Einkom-
mensteuergesetzes 1955 ist auf die dort bezeichneten
Steuerpflichtigen weiterhin anzuwenden, wenn diese
Steuerpflichtigen sich vor dem 1. Januar 1959 als
Landwirte niedergelassen haben.

(12) Die Vorschriften des $ 33a Abs. 1 und 2 und
des $ 41 Abs. 1 Ziff. 5 des Einkommensteuergesetzes
1953 gelten auch weiterhin mit der Maßgabe, daß
sie bei einem Steuerpflichtigenjeweils nur für das
Kalenderjahr, in dem bei ihm die Voraussetzungen
für die Gewährung eines Freibetrags nach diesen
Vorschriften eingetreten sind, und für die beiden
folgenden Kalenderjahre anzuwenden sind.

8 53
Schlußvorschrifien

(Sondervorschriiten für Berlin)
(1) Bei Anwendung des $ 6a sind als Rechnungs-

zinsfuß mindestens31/2vom Hundert zugrunde zu
legen, wenn die Rückstellung für eine Pensionsan-
wartschaft einer Person gebildet wird, die im Wirt-
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schaftsjahr mindestens acht Monate in einer in
Berlin (West) belegenen Betriebstälte beschäftigt
war. $6a Abs. 2 bis4 ist insoweit nicht anzuwenden.

(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern, die zum
Anlagevermögen einer in Berlin (West) belegenen
Betriebstälte gehören und mindesiens drei Jahre
nach ihrer Anschaffung oder Fierstellung in einer
solchen Betriebstätte verbleiben, ist $7 Abs. 2 Satz2
des Einkommensteuergeselzes 1958 (Bundesgesetz-
blatl IS. 672) weiter anzuwenden.

Bonn, den 19.August 1961 1291

(3) Bei Gebäuden, die in Berlin (West) errichtet
werden und zu mehr als 66° vom Hundert Wohn-
zwecken dienen, können abweichend von $7bAbs.1l
Sätze 1 bis 3 im Jahr der Fertigstellung des Gebäu-
des und in dem darauffolgenden Jahr auf Antrag
jeweils bis zu 10 vom Hundert, ferner in den darauf-
folgenden zehn Jahren jeweils bis zu 3 vom Hundert
der Herstellungskostenabgesetztwerden. NachAb-
lauf dieser zehn Jahre bemessensich die Absetzun-
gen für Abnutzung nach dem dann noch vorhandenen
Restwert und der Restnutzungsdauer des Gebäudes.
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I. Steuerpflicht
$1

(1) Natürliche Personen, die
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben, sind vorbehaltlich des Absatzes 3 unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig. Die unbe-
schränkte Einkommensteuerpflicht erstreckt sich auf
sämtlicheEinkünfte.

(2) Natürliche Personen, die im Inland weder
einenWohnsitz nochihren gewöhnlichenAufenthalt
haben, sind beschränkt einkommensteuerpflichtig
mit inländischen Einkünften im Sinn des $ 49,

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für natürliche Per-
sonen, die weder einen Wohnsitz noch ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des
Grundgesetzes und in Berlin (West), aber einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichenAufenthalt in
einem zum Inland gehörenden Gebiet haben, in dem
Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufent-
halt im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in
Berlin (West) als beschränkt einkommensteuerpflich-
tig behandeltwerden.

II. Einkommen
1. Einkunftsarten, Einkünfte, Einkommen

82
(1) Die Einkommensteuerbemißt sich nach dem

Einkommen, das der Steuerpflichtige innerhalb eines
Kalenderjahrs bezogen hat.

(2) Einkommen ist der Gesamtbetrag der Ein-
künfte aus den in Absatz 3 bezeichneten Einkunfts-
arten nach Ausgleich mit Verlusten, die sich aus
einzelnenEinkunftsartenergeben,und nach Abzug
der Sonderausgaben ($$ 10 bis 10d). Bei der Ermitt-
lung des Einkommens bleiben die in $ 49 bezeichne-
ten Einkünfte, die in zum Inland gehörenden Gebie-
ten außerhalb des Geltungsbereichs des Grundge-
setzes und von Berlin (West) bezogen worden sind,
außer Ansatz, wenn in diesen Gebieten Personen,
die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichenAufenthalt
im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in Ber-
lin (West) haben, als beschränkteinkommensteuer-
pflichtig behandelt werden.

(3) Der Einkommensteuer unterliegen nur
1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
. Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
. Einkünfte aus selbständigerArbeit,
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,
Einkünfte aus Kapitalvermögen,
Einkünfte aus Vermietung und Verpac-
tung,

eunpwnm

7. sonstige Einkünfte im Sinn des $ 22.
Zu welcher Einkunftsart die Einkünfte im einzelnen
Fall gehören, bestimmt sich nach $$ 13 bis 24.

7

(4) Einkünfte im Sinn des Absatzes3 sind
1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebe-

trieb und selbständiger Arbeit der Gewinn
($$A bis 7e),

2. bei den anderen Einkunftsarten der Über-
schuß der Einnahmen über die Werbungs-
kosten ($$ 8, 9 und 9a).

(5) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-
treibenden ist der Gewinn nach demWirtschaftsjahr

1. bei Land- und Forstwirten der Zeitraum
vom 1. Juli bis zum 30. Juni. Durch Rechts-
verordnung kann für einzelne Gruppen von
Land- und Forstwirten ein anderer Zeit-
raum bestimmt werden, wenn das aus wirt-
schaftlichen Gründen erforderlich ist;

2. bei Gewerbetreibenden, deren Firma im
Handelsregister eingetragenist, der Zeit-
raum, für den sie regelmäßigAbschlüsse
machen.Die Umstellung des Wirtschafts-
jahrs auf einen vom Kalenderjahr abwei-
chenden Zeitraum ist steuerlich nur wirk-
sam, wenn sie im Einvernehmen mit dem
Finanzamt vorgenommen wird;

3. bei anderen Gewerbetreibenden das Kalen-
derjahr. Sind sie gleichzeitigbuchführende
Land- und Forstwirte, so können sie mit
Zustimmung des Finanzamts den nach Zif-
fer 1 maßgebenden Zeitraum als Wirt-
schaftsjahr für den Gewerbebetrieb bestim-
men, wenn sie für den Gewerbebetrieb Bü-
cher führen und für diesen Zeitraum regel-
mäßig Abschlüsse machen,

(6) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-
treibenden, deren Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr
abweicht, ist der Gewinn aus Land- und Forstwirt-
schaft oder aus Gewerbebetrieb bei der Ermittlung
des Einkommens in folgender Weise zu berück-
sichtigen:

1. Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn
des Wirtschaftsjahrs auf das Kalenderjahr,
in dem das Wirtschaftsjahr beginnt, und |
auf das Kalenderjahr, in dem das Wiit-
schaftsjahr endet, entsprechend dem zeit-
lichen Anteil aufzuteilen. Bei der Aufltei-
lung sind Veräußerungsgewinne im Sinn
des$ 14 auszuscheiden und dem Gewinn
des Kalenderjahrs hinzuzurechnen, in dem
sie entstanden sind;

2. bei Gewerbetreibendengilt derGewinn des
Wirtschaftsjahrs als in dem Kalenderjahr
bezogen, in dem das Wirtschaftsjahr endet.

2. Steuerfreie Einnahmen

83
Steuerfrei sind
1. Leistungen aus einer Krankenversicherung

und aus der gesetzlichen Unfallversicherung
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sowie Sachleistungen aus der gesetzlichen
Rentenversicherung der Arbeiter und Ange-
stellten und aus der Knappschaftsversiche-
rung;
das Arbeitslosengeld, das Kurzarbeitergeld,
das Schlechtwettergeld und die Stillegungs-
vergütung aus der gesetzlichen Arbeitslosen-
versicherung sowie die Unterstützung aus der
gesetzlichen Arbeitslosenhilfe;

lichen Rentenversicherungder Arbeiter und
der Angestellten, aus der Knappschaftsver-
siherung und auf Grund der Beamten-
(pensions-)gesetze;

grenzschutzes, der Bereitschaftspolizei der
Länder und der Vollzugspolizei der Länder
und Gemeindenund bei Vollzugsbeamtender
Kriminalpolizei des Bundes, der Länder und
Gemeinden
a) der Geldwert der ihnen aus Dienstbestän-

den überlassenenDienstkleidung,
b) Einkleidungsbeihilfen und Abnutzungsent-

schädigungen für die Dienstkleidung der
zum Tragen oder Bereithaltenvon Dienst-
kleidung Verpflichtetenund für dienstlich
notwendigeKleidungsstückeder Vollzugs-
beamten der Kriminalpolizei,

c) Verpflegungs- und Beköstigungszuschüsse
und der Geldwert der im Einsatz unent-
geltlich abgegebenenVerpflegung,

d) der Geldwert der freien ärztlichen Behand-
lung, der freien Krankenhauspflege,des
freien Gebrauchs von Kur- und Heilmitteln
und der freien ärztlichen Behandlung er-
krankter Ehefrauen und unterhaltsberedh-
tigter Kinder;

sorge, die Soldaten auf Grund des $ 1 Abs. 1
Satz 1 des Wehrsoldgesetzes und Ersatzdienst-
leistende auf Grund des $ 20 des Gesetzes
über den zivilen Ersatzdienst erhalten;

ten aus öffentlichen Mitteln versorgungshalber
an Wehrdienstbeschädigte und Ersatzdienst-
beschädigte oder ihre Hinterbliebenen,
Kriegsbeschädigte,Kriegshinterbliebene und
ihnen gleichgestellte Personen gezahlt wer-
den, soweit es sich nicht um Bezüge handelt,
die auf Grund der Dienstzeit gewährt werden;

den Lastenausgleich (Lastenausgleichsgesetz
—LAG) vom 14.August 1952(Bundesgesetz-
blatt] S.446)in der Fassungder dazu ergan-
genen Änderungsgesetze und Härtebeihilfen
auf Grund der $$ 68 bis 84 des Gesetzes zur
allgemeinen Regelung durch den Krieg und
den Zusammenbruch des Deutschen Reiches
entstandener Schäden (Allgemeines Kriegs-
folgengesetz)vom 5.November 1957(Bundes-
gesetzbl.I S. 1747);

Geldrenten,Kapitalentschädigungenund Lei-
stungen im Heilverfahren, die auf Grund ge-
setzlicher Vorschriften zur Wiedergutmachung
nationalsozialistischenUnrechtsgewährtwer-
den. Die Steuerpflicht von Bezügen aus einem
aus Wiedergutmachungsgründen neu begrün-
detenoder wiederbegründetenDienstverhält-
nis sowie von Bezügen aus einem früheren
Dienstverhältnis, die aus Wiedergutmachungs-
gründen neu gewährt oder wieder gewährt
werden, bleibt unberührt;

Dienstverhältnis auf Grund der 8$7 undß8 des
Kündigungsschutzgesetzes oder des $ 74 des
Betriebsverfassungsgesetzes; das gleiche gilt
für AbfindungenwegenEntlassungaus einem
Dienstverhältnis, die in einem Vergleich vor
demArbeitsgericht vereinbart sind, voraus-
gesetzt, daß die bezeichneten Vorschriften für
den Arbeitnehmer gelten und die Abfindung
12Monatsverdienstenicht übersteigt;
Übergangsgelderund Übergangsbeihilfenauf
Grund gesetzlicherVorschriften wegen Ent-
lassung aus einem Dienstverhältnis;
Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder aus Mit-
teln einer öffentlichen Stiftung, die wegen
Hilfsbedürftigkeit oder als Beihilfe zu dem
Zweck bewilligt werden, die Erziehung oder
Ausbildung, die Wissenschaftoder Kunst un-
mittelbar zu fördern. Darunter fallen nicht
Kinderzuschläge und Kinderbeihilfen, die auf
Grund der Besoldungsgesetze,besonderer
Tarife oder ähnlicher Vorschriften gewährt
werden;
aus einer Bundeskasseoder Landeskassege-
zahlteBezüge,die in einemBundesgesetzoder
Landesgesetz oder einer auf bundesgesetz-
licher oder landesgesetzlicherErmächtigung
beruhendenBestimmungoder von der Bun-
desregierung oder einer Landesregierung als
Aufwandsentschädigungfestgesetztsind und
als Aufwandsentschädigung im Haushaltsplan
ausgewiesenwerden. Das gleichegilt für an-
dere Bezüge, die als Aufwandsentschädigung
aus ÖffentlichenKassen an öffentlicheDienste
leistende Personen gezahlt werden, soweit
nicht festgestellt wird, daß sie für Verdienst-
ausfall oder Zeitverlust gewährt werden oder
den Aufwand, der dem Empfänger erwächst,
offenbar übersteigen;
die aus Öffentlichen Kassen gezahlten Reise-
kostenvergütungen und Umzugskostenver-
gütungen;
Vorzugsrenten auf Grund des Gesetzesüber
die Ablösung öffentlicher Anleihen; °
Heiratsbeihilfen und Geburtsbeihilfen, die an
Arbeitnehmer von dem Arbeitgeber gezahlt
werden. Übersteigt die Heiratsbeihilfe den
Betrag von 700 Deutsche Mark, die Geburts-
beihilfe den Betrag von 500 Deutsche Mark,
so ist der übersteigende Betrag steuerpflichtig;
die Beträge, die den im privaten Dienst ange-
stellten Personen für Reisekosten und für



Nr. 55 — Tag der Ausgabe

dienstlich veranlaßte Umzugskosten gezahlt
werden, soweil sie die durch die Reise oder
den Umzug entstandenen Mehraufwendungen
nicht übersleigen;

Weihnachtszuwendungen (Neujahrszuwendun-
gen) des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer,
soweit sie im einzelnen Fall insgesamt 100
Deutsche Mark nicht übersteigen. Weihnachts-
zuwendungen (Neujahrszuwendungen) sind
Zuwendungen in Geld, die in der Zeit vom
15. November eines Kalenderjahrs bis zum
15.Januar des folgenden Kalenderjahrs aus
Anlaß des Weihnachtsfestes (Neujahrstags)
gezahlt werden;

das Aufgeld für ein an die Bank für Vertrie-
bene und Geschädigte (Lastenausgleichsbank)
zugunsten des Ausgleichsfonds ($5 des Lasten-
ausgleichsgeseizes)gegebenesDarlehen,wenn
das Darlehen nach $ 7f des Gesetzes in der
Fassung vom 15. September 1953 (Bundes-
gesetzbl.I S. 1355) im Jahr der Hingabe als
Betriebsausgabeabzugsfähigwar;
Entschädigungen auf Grund des Gesetzes über
die Entschädigung chemaliger deutscher
Kriegsgefangener;

die aus öffentlichen Mitteln des Bundespräsi-
denten aus sittlichen oder sozialen Gründen
gewährten Zuwendungen an besonders ver-
diente Personen oder ihre Hinterbliebenen;

Zinsen aus Schuldbuchforderungen im Sinn
des $ 35Abs. 1desAllgemeinen Kriegsfolgen-
gesetzes vom 5. November 1957 (Bundesge-
setzbl. I S. 1747);

der Ehrensold, der auf Grund des Gesetzes
über Titel, Orden und Ehrenzeichen vom
26. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I S.,844) gewährt
wird;

die Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz
in der Fassung vom 13.März 1957(Bundes-
gesetzbl. I S. 168);
Kindergeld, das auf Grund des Kindergeld-
gesetzes vom 13. November 1954 (Bundes-
gesetzbl.I S.333) und des Kindergeldergän-
zungsgescetzes vom 23. Dezember 1955 (Bun-
desgesetzbl. I S. 841) gezahlt wird, sowie die
in$ 11 des Kindergeldanpassungsgesetzes vom
7. Januar 1955 (Bundesgesetzbl.I S.17) be-
zeichneten Leistungen; dabei ist das Gesetz
zur Änderung und Ergänzung von Vorschrif-
ten der Kindergeldgesetze vom 27. Juli 1957
(Bundesgesetzbl. I S. 1061) zu beachten;

Einkünfte, soweit sie jährlich 2000 Deutsche
Mark nicht übersteigen, aus der Verpachtung
eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs,
Betriebsteils oder Grundstücks oder aus einer
bei der Veräußerung derartiger Vermögens-
gegenstände vorbehaltenen Versorgung mit
Wohnung und Unterhalt (z.B. Altenteil) nach
Maßgabe der $$ 48, 42 und 35 des Bundes-
vertriebenengesetzes in der Fassung vom
14.August 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 1215);

793

Dividenden und Zinsen aus den von dem
Internationalen Währungsfonds ausgegebenen
Schuldverschreibungen und Wertpapieren nach
dem Gesetz über den Beitritt der Bundesrepu-
blik Deutschland zu dem nach der Bekannt-
machung vom 26,August 1952 (Bundesgesetz-
blatt II S.728)am 14.August 1952in Kraft ge-
tretenen Abkommen über den Internationalen
Währungsfonds vom 28. Juli 1952 in dem aus
Artikel IX Abschnitt 9 des Abkommens über
den Internationalen Währungsfonds ersicht-
lichen Umfang (Bundesgesetzbl. II S. 637, 638);
Dividenden und Zinsen aus den von der
Internationalen Bank für Wiederaufbau und
Entwicklung ausgegebenenoder garantierten
Schuldverschreibungen und Wertpapieren nach
dem Gesetz vom 28.Juli 1952über den Bei-
tritt der Bundesrepublik Deutschland zu dem
nachderBekanntmachungvom26.August 1952
(Bundesgesetzbl. II S. 728) am 14.August 1952
in Kraft getretenenAbkommenüber die Inter-
nationale Bank für Wiederaufbau und Ent-
wicklung in dem aus Artikel VII Abschnitt 9
des bezeichneten Abkommens ersichtlichen
Umfang (Bundesgesetzbl. 1952 II S. 637, 664);
Dividenden und Zinsen aus den von der Inter-
nationalen Finanz-Corporation ausgegebenen
oder garantierten Schuldverschreibungen und
Wertpapieren nach dem Gesetz vom 12.Juli
1956 betreffend das am 20. Juli 1956 in Kraft
getretene Abkommen über die Internationale
Finanz-Corporation und betreffend Gouver-
neure und Direktoren in der Internationalen
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, in
der Internationalen Finanz-Corporation und
im Internationalen Währungsfonds in dem aus
Artikel VI Abschnitt 9 des bezeichneten Ab-
kommens ersichtlichen Umfang (Bundesgesetz-
blatt 1956II S.747,749,901);
das Gehalt und die Bezüge,die die diploma-
tischen Vertreter fremder Mächte, die ihnen
zugewiesenen Beamten und die in ihren Dien-
sten stehenden Personen erhalten, soweit sie
nicht die deutsche Staatsangehörigkeit be-
sitzen, sowie das Gehalt und die Bezügeder
Berufskonsuln, der Konsulatsangehörigen und
deren Personal, soweit sie Angehörige des
Entsendestaates sind und in Deutschland
außerhalb ihres Amtes oder Dienstes keinen
Beruf, kein Gewerbe und keine andere ge-
winnbringende Tätigkeit ausüben;
das Gehalt und die Bezüge, die deutsche
Staatsangehörige als ständige Mitglieder des
internationalen Stabes des Generalsekretariats
der Organisation für europäische wirtschaft-
liche Zusammenarbeit (OEEC) von der OEEC
erhalten (Artikel 14 Buchstabeb des Zusatz-
protokolls Nummer 1 zum Abkommen über
die europäische wirtschaftliche Zusammcen-
arbeit);
das Gehalt und die Bezüge,die von dem In-
ternationalen Währungsfonds und der Inter-
nationalen Bank für Wiederaufbau und Ent-
wicklung an ihre Direktoren, Stellvertreter,
Beamten oder Angestellten gezahlt werden,
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wenn diese Personen nicht die deutsche Staats-
angehörigkeit besitzen (Gesetz über den Bei-
trilt der Bundesrepublik Deutschland zu den
in Ziffer 26 und 27 bezeichneten Abkommen);

das Gehalt und die Bezüge, die von einer
Sonderorganisation der Vereinten Nationen
an ihre Beamten gezahlt werden, ohne Rüc-
sicht auf die Staatsangehörigkeit dieser Per-
sonen, wenn die Bundesrepublik Mitglied-
staat der Sonderorganisation ist und Steuer-
befreiung nach Artikel VI des Abkommens
über die Vorrechte und Befreiungen der Son-
derorganisationen der Vereinten Nationen
vom 21.November 1947 zu gewähren ist (Ge-
selz vom 22, Juni 1954 über den Beitritt der
Bundesrepublik Deutschland zum Abkommen
über die Vorrechte und Befreiungen der Son-
derorganisationen der Vereinten Nationen
vom 21.November 1947und über die Gewäh-
rung von Vorrechten und Befreiungen an
andere zwischenstaatliche Organisationen -
Bundesgesetzbl. 1954 II S. 639);

das Gehalt und die Bezüge, die von dem
Europarat an bestimmte Beamte gezahlt wer-
den (Gesetz vom 30. April 1954 über den Bei-
tritt der Bundesrepublik Deutschland zum
Allgemeinen Abkommen vom 2. September
1949 über die Vorrechte und Befreiungen des
Europarates und zu dem Zusatzprotokoll vom
6. November 1952 zu diesem Abkommen -
Bundesgesetzbl. 1954 II S. 493);
das Gehalt und die Bezüge, die an die Mit-
glieder der Hohen Behörde und die Beamten
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl gezahlt werden, ohne daß es auf die
Staatsangehörigkeit dieser Personen ankommt
(Gesetz betreffend den nach der Bekannt-
mäachungvom 14. Oktober 1952 — Bundes-
gesetzbl. II S. 978 — am 23. Juli 1952 in Kraft
getrelenen Vertrag vom 18.April 1951 über
die Gründung der Europäischen Gemeinschaft
für Kohle und Stahl vom 29. April 1952 in
Verbindung mit Kapitel V Artikel 11 des Pro-
tokolls über die Vorrechte und Immunitäten
der Gemeinschaft — Bundesgesetzbl. II S. 445,
479). Steuerfrei sind außerdem nach dem be-
zeichneten Vertrag in Verbindung mit den
Artikeln 3 und 16 des Protokolls über die
Satzung des Gerichtshofs das Gehalt und die
Bezüge, die der Gerichtshof an seine Richter
und bestimmte seiner Bediensteten zahlt
(Bundesgesetzbl.1952II S.482);
das Gehalt und die Bezüge des Leiters der
Israelischen Mission und ihrer ständigen Be-
amten israclischer Staatsangehörigkeit, soweit
das Gehalt und die Bezüge für ihre Tätigkeit
als Mitglieder der Israelischen Mission ge-
zahlt werden (Gesetz vom 20.März 1953 be-
treffend das nach der Bekanntmachung vom
39. April 1953 — Bundesgesetzbl. II S.128 -
am 27.März 1953 in Kraft getretene Abkom-
men vom 10. September 1952 zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und dem Staat
Israel — Bundesgesetzbl. 1953 II S. 35);

nach Maßgabe der Artikel 2 und 4 des Ab-
kommens über die steuerliche Behandlung der
Streitkräfte und ihrer Mitglieder (Bundes-
gesetzbl. 1955 II S.301, 469) das Gehalt und
die Bezüge, die die in Artikel 1 Ziff. 7 des
Vertrags über die Rechte und Pflichten aus-
ländischer Streitkräfte und ihrer Mitglieder
in der Bundesrepublik Deutschland — Trup-
penvertrag — (Bundesgesetzbl. 1955 II S. 301,
321) bezeichneten Mitglieder der Streitkräfte
sowie die Angestellten eines Teils der in
Artikel 36 des Truppenvertrags bezeichneten
Organisationen und Unternehmen als Entgelt
für ihre dienstliche Tätigkeit bei den Streit-
kräften oder bei den Organisationen und
Unternehmen im Bundesgebiet erhalten;

das Gehalt und die Bezüge, die von der Inter-
nationalen Finanz-Corporation an ihre Direk-
toren, Stellvertreter, Beamten oder Angestell-
ten gezahlt werden, wenn diese Personen
nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besit-
zen (Gesetz betreffend das in Ziffer 28 be-
zeichnete Abkommen);

das Gehalt und die Bezüge, die von der Inter-
nationalen Zivilluftfahrt-Organisation an ihre
Beamten gezahlt werden, nach Maßgabe des
in Ziffer 32 bezeichneten Abkommens (Gesetz
vom 7. April 1956 über den Beitritt der Bun-
desrepublik Deutschland zu dem am 8. Juni
1956 in Kraft getretenen Abkommen vom
7. Dezember 1944 über die Internationale
Zivilluftfahrt und die Annahme der Verein-
barung vom 7. Dezember 1944über den Durch-
flug im Internationalen Fluglinienverkehr in
Verbindung mit Teil II Kapitel XI Artikel 60
des . Abkommens über die Internationale
Zivilluftfahrt — Bundesgesetzbl. 1956II S. 411,
412, 934);

nach Maßgabe des Artikels VIII des Abkom-
mens vom 30. Juni 1955zwischen der Bundes-
republik Deutschland und den Vereinigten
Staaten von Amerika über gegenseitige Ver-
teidigungshilfe das Gehalt und die Bezüge,
die das Personal der Regierung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika erhält (Gesetz vom
21.Dezember 1955 über das am 27.Dezember
1955 in Kraft getretene Abkommen vom
30. Juni 1955— Bundesgesetzbl. 1955II S. 1049,
1956 II S. 377);

gemeinschaft gezahlten Gehälter, Löhne
und Bezüge der vom Rat bestimmten
Beamten und sonstigen Bediensteten der
Gemeinschaft, der Mitglieder der Kommis-
sion sowie der Richter, Generalanwälte,
des Kanzlers und der Hilfsberichterstatter
des Gerichtshofs nach Maßgabe der Arti-
kel 12, 15, 19 und 20 des Protokolls
über die Vorrechte und Befreiungen der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vom
17.April 1957 (Bundesgesetzbl. II S. 1182);
die Befreiung gilt auch für die Mitglieder
der Organe der Europäischen Investitions-
bank, ihr Personal und für die Vertreter
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der Mitgliedstaaten, die an ihren Arbeiten
teilnehmen (Artikel 21 des bezeichneten
Protokolls),
die von der Europäischen Atomgemein-
schaft gezahlten Gehälter, Löhne und Be-
züge der vom Rat bestimmten Beamten
und sonstigen Bediensteten der Gemein-
schaft, der Mitglieder der Kommission so-
wie der Richter, Generalanwälte, des Kanz-
lers und der Hilfsberichterstatterdes Ge-
richtshofs nach Maßgabe der Artikel 12,
15,19und 20 des Protokolls über die Vor-
rechte und Befreiungen der Europäischen
Atomgemeinschaft vom 17. April 1957
(Bundesgesetzbl. II S. 1212)

b)

zur Gründung der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft und der Europäischen Atom-

gesetzbl.II S.753,1678);
die Einkünfte der Steuerpflichtigen insoweit,
als ihnen ein Anspruch auf Befreiung nach
den Doppelbesteuerungsabkommen zusteht
($ 9 des Steueranpassungsgesetzes);
die Zuwendungen, die auf Grund des Ful-
bright-Abkommens gezahlt werden;
der Ehrensold für Künstler sowie Zuwendun-
gen aus Mitteln der Deutschen Künstlerhilfe,
wenn es sich um Bezüge aus öffentlichen Mit-
teln handelt, die wegen der Bedürftigkeit des
Künstlers gezahlt werden;
die Beihilfen, die von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft gewährt werden;
Zinsen aus festverzinslichen Schuldverschrei-

ansprüche für Altsparanlagen im Sinn des $ 2
Abs.1 Ziff.3, A und 6 des Altsparergesetzes
ausgegeben worden sind ($ 18 Abs. 8 des Alt-
sparergesetzes in der Fassung des Artikels IV
Ziff. 2 des Vierten Gesetzes zur Änderung des
Lastenausgleichsgesetzes vom 12.Juli 1955 -
Bundesgesetzbl. I S. 403);
Bergmannsprämien nach $4 des Gesetzes über
Bergmannsprämien vom 20. Dezember 1956
(Bundesgesetzbl. I S. 927);
Beträge, die nach Teil I des deutsch-schwei-
zerischen Abkommens vom 16.Juli 1956 ge-
zahlt werden (Artikel 2 des Gesetzes vom
4. April 1957zu dem am 16.Juli 1956 in Bonn
unterzeichnetenAbkommenzwischenderBun-
desrepublik Deutschland und der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft über die Liquidation
des früheren deutsch-schweizerischen Ver-
rechnungsverkehrs — Bundesgesetzbl. 1957 II
5.66);
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungs-
gesetz vom 26. Juli 1957 (Bundesgesetzbl.I
5.1046), soweit sie nicht nach dessen $ 15
Abs. 1 Satz 2 steuerpflichtig sind;
laufendeZuwendungeneines früherenalliier-
ten Besatzungssoldaten an seine im Geltungs-

soweit sie auf diese Zuwendungen angewie-
sen ist;

den 15.Oktober 1960 795

die Beträge, die der Arbeitnehmer vom
Arbeitgeber erhält, um sie für ihn auszugeben
(durchlaufende Gelder), und die Beträge, durch
die Auslagen des Arbeitnehmers für den
Arbeitgeber ersetzt werden (Auslagenersatz);
Trinkgelder, die dem Arbeitnehmer von Drit-
ten gezahlt ‚werden, ohne daß ein Rechts-
anspruch darauf besteht, soweit sie 600 Deut-
sche Mark im Kalenderjahr nicht übersteigen;
besondereZuwendungendes Arbeitgebers an
den Arbeitnehmer nach näherer Maßgabe
einer Rechtsverordnung, soweit es aus sozia-
len Gründen oder zur Vereinfachung des
Besteuerungsverfahrens geboten erscheint, die
Zuwendungen ganz oder teilweise steuerfrei
zu belassen;
Zinsen aus Pfandbriefen und Kommunal-
obligationen, die von der Landesbank und
Girozentrale Saar vor dem 6. Juli 1959 aus-
gegebenworden sind. $ 3a Abs.2 gilt ent-
sprechend;
Zinsen aus Entschädigungsansprüchen für
deutsche Auslandsbonds im Sinn der $$ 52
bis 54 des Bereinigungsgesetzes für deutsche
Auslandsbonds vom 25. August 1952 (Bundes-
gesetzbl.I S.553), soweit sich die Entschädi-
gungsansprüche gegen den Bund oder die
Länder richten. Das gleiche gilt für die Zinsen
aus Schuldverschreibungen und Schuldbuch-
forderungen, die nach den 8$ 9, 10 und 14 des
Gesetzeszur näheren Regelung der Entschä-
digungsansprüche für Auslandsbonds vom
10.März 1960 (Bundesgesetzbl.I S. 177) vom
Bund oder von den Ländern für Entschädi-
gungsansprüche erteilt oder eingetragen wer-
den.

$ 3a
Steuerbefreiung bestimmter Zinsen

1. Zinsen aus im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes oder in Berlin (West) ausgegebe-
nen Pfandbriefen und Kommunalschuldver-
schreibungen, wenn die Erlöse aus diesen
Wertpapieren mindestens zu 90 vom. Hun-
dert zur Finanzierung des sozialen Woh-
nungsbaues und der durch ihn bedingten
Kosten der Aufschließungsmaßnahmen und
Gemeinschaftseinrichtungen bestimmt sind;

2. .Zinsen aus
a) festverzinslichen Schuldverschreibungen

des Bundesund aus Schatzanweisungen
des Bundes mit einer Laufzeit von min-
destensdrei Jahren,
festverzinslichenSchuldverschreibungen
der Länder und aus Schatzanweisungen
der Länder mit einer Laufzeit von min-
"destens drei Jahren, wenn der Ausschuß
für Kapitalverkehr ($ 6 des Gesetzes
über den Kapitalverkehr vom 2.Sep-
tember 1949 — WiGBl. S. 305) fest-
gestellt hat, daß die vorgesehenen Aus-
gabebedingungen das Kurs- und Zins-
gefüge am Kapitalmarkt nicht stören;

b)
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lin (West) vor dem 27. Juni 1952— im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes oder in
Berlin (West) ausgegebenenfestverzins-
lichen Wertpapieren (ausgenommen Na-
mensschuldverschreibungen) und aus fest-
verzinslichenWertpapieren,die in der Zeit
nach dem 31.März 1952— in Berlin (West)
nach dem 26.Juni 1952— bis zum 17.De-
zember 1952 im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes oder in Berlin (West) ausgegeben
und nach dem Gesetz über den Kapitalver-
kehr vom 2. September 1949 (WiGBI. S, 305)
genehmigt worden sind. Die Steuerfreiheit
bezieht sich auch auf Zinsen aus vor dem
21.Juni 1948— in Berlin (West) vor dem
25. Juni 1948 — außerhalb des Geltungs-
bereichs des Grundgesetzes und von Ber-
lin (West) ausgegebenen festverzinslichen
Wertpapieren
a) von Geldinstituten, die nach $ 3 der

35.Durchführungsverordnungzum Um-
stellungsgesetz (Öffentlicher Anzeiger
Nr. 83vom 13.September1949)bis zum
17. Dezember 1952 als verlagert aner-
kannt worden sind oder vor dem
21. Juni 1948ihren Sitz in den Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder vor dem
25. Juni 1948 nach Berlin (West) verlegt
haben,

b) von anderen Unternehmen, die ihren
Sitz in den Geltungsbereich des Grund-
gesetzes oder nach Berlin (West) ver-
legt haben und auf deren Emissionen
$1 des Gesetzes zur Bereinigung des
Wertpapierwesens (Wertpapierbereini-
gungsgesetz}) vom 19. August 1949
(WiGBl. S.295) —- in Berlin (West) $1i
les Gesetzeszur BereinigungdesWert-
papierwesens (Wertpapierbereinigungs-
gesetz) vom 26.September 1949 (Ver-
ordnungsblatt für Groß-Berlin Teil I
3.346) — anzuwenden ist.

Die Steuerfreiheit gilt nicht für Zinsen aus
Industrieobligationen, die nach dem 20. Juni
1948 — im Saarland nach dem 19.Novem-
ber 1947 und in Berlin (West) nach dem
24. Juni 1948 -— ausgegeben worden sind
und nicht für Zinsen aus Wandelanleihen
undGewinnobligationen.Sie gilt jedochfür
Zinsen aus vor dem 1. Januar 1952 ausge-
gebenen Industricobligationen (ausgenom-
men Wandelanleihen und Gewinnobliga-
tionen), soweit und nachdem der Zinssatz
auf 5,5 vom Hundert ermäßigt worden ist;

Berlin (West) nach dem 26. Juni 1952— im
Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in
Berlin (West) ausgegebenen festverzins-
lichen Wertpapieren, wenn der Verwen-
dungszweck des Erlöses nach Anhörung des
Ausschusses für Kapitalverkehr ($ 6 des
Gesetzes über den Kapitalverkehr vom
2.September1949— WiGBl. S. 305)durch
Rechtsverordnung als besonders förde-

rungswürdig anerkannt worden ist. Eine
Anerkennung darf nur erfolgen, wenn eine
Ausgabe für den vorgesehenen Verwen-
dungszweck zu den üblichen Bedingungen
am Kapitalmarkt nicht möglich ist und
wenn der Kapitalverkehrsausschuß fest-
gestellt hat, daß durch die Ausgabe das

. Kurs- und Zinsgefüge am Kapitalmarkt
nicht gestörtwird.

(2) Eine Anleihe gilt im Sinn des Absatzes 1 als
ausgegeben, wenn mindestens ein Wertpapier der
Anleihe veräußert worden ist,

(3) Die Steuerfreiheit der Zinsen aus den in
Absatz ı bezeichneten Anleihen wird durch eine
Änderung desAusgabekursesder Anleihe nicht be-
rührt, wenn der Bundesminister für Wirtschaft im
Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finan-
zen die Änderung genehmigthat.

(4) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff. 1,2 und 4
gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinn des Ab-
satzes 1 Ziff. 1, 2 und 4, die vor dem 1. Januar 1955
ausgegeben worden sind.

$ 3b
Steuerbefreiung bestimmter Gewinnanteile

Steuerfrei sind die vor dem1. Januar 1962 fällig
gewordenen Gewinnanteile und sonstigen Bezüge
aus Anteilen an Wohnungsunternehmen,solange
diese nach dem Gesetz über die Gemeinnützigkeit
im Wohnungswesen vom 29.Februar 1940 (Reichs-
gesetzbl. 1 S.438) und den dieses Gesetz ergänzen-
den Vorschriften als gemeinnütziganerkannt sind.

$ 3cC
Anlteilige Abzüge

Soweit Ausgaben mit steuerfreien Einnahmen in
unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang ste-
hen, dürfen sie nicht als Betriebsausgaben oder
Werbungskosten abgezogen werden.

3. Gewinn

$4
Gewinnbegriff im allgemeinen

(1) Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen
dem Betriebsvermögen am Schluß des Wirtschafts-
jahrs und dem Betriebsvermögenam Schluß des
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs, vermehrt um
den Wert der Entnahmen und vermindert um den
Wert der Einlagen. Entnahmen sind alle Wirt-
schaftsgüter (Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse,
Nutzungen und Leistungen), die der Steuerpflichtige
dem Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder für
andere betriebsfremdeZwecke im Laufe des Wirt-
schafisjahrs entnommen hat. Einlagen sind alle
Wirtschaftsgüter (Bareinzahlungen und sonstige
Wirtschaftsgüter), die der Steuerpflichtige dem Be-
trieb im Laufe des Wirtschaftsjahrs zugeführt hat.
Bei der Ermittlung des Gewinns sind die Vorschrif-
ten über die Betriebsausgaben(Absätze 4 bis 6),
über die Bewertung (88 6, 6a) und über die Abset-
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zung für Abnutzung oder Substanzverringerung ({$7)
zu befolgen. Der Wert des Grund und Bodens, der
zum Anlagevermögengehört, bleibt außer Ansatz.

(2) Der Steuerpflichtige darf die Vermögensüber-
sicht (Bilanz) auch nach ihrer Einreichung beim
Finanzamt ändern, soweit sie den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung unter Befolgung der
Vorschriften dieses Gesetzes nicht entspricht. Dar-
über hinaus ist eine Änderung der Vermögensüber-
sicht (Bilanz) nur mit Zustimmung des Finanzamts,
im Rechtsmittelverfahren mit Zustimmung der
Rechtsmittelbehörde zulässig.

(3) Steuerpflichtige, die nicht auf Grund gesetz-
licher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu füh-
ren und regelmäßig Abschlüsse zu machen, und
die auch keine Bücher führen und keine Abschlüsse
machen, können als Gewinn den UÜberschuß der
Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben
(Absätze 4 bis 6) ansetzen. Die Vorschriften über
die Absetzung für Abnutzung oder Substanzver-
ringerung ($ 7) sind zu befolgen.

(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die
durch den Betrieb veranlaßt sind.

(5) Aufwendungen
1. für Geschenkean Personen, die nicht Ar-

beitnehmer des Steuerpflichligen sind und
nicht in ständiger Geschäftsbeziehung zu
dem Steuerpflichtigen auf Grund eines
Werkvertrags oder eines Handelsvertreter-
vertrags stehen, mit Ausnahme von Ge-
schenken, die bei einem Empfänger im
Wirtschaftsjahr den Wert von insgesamt
100 Deutsche Mark nicht übersteigen,

. für Einrichtungen des Steuerpflichtigen, so-
weit sig der Bewirtung oder der Beherber-
gung von Personen, die nicht Arbeitnehmer
des Steuerpflichtigen sind, dienen (Gäste-
häuser) und sich außerhalb des Ortes eines
Betriebs des Steuerpflichtigen befinden,

. für die Pachtoder die Ausübung einer Jagd
oder einer Fischerei, für die Haltung oder
Benutzung von Segeljachten oder Motor-
jachten sowie für ähnliche Zwecke und für
die hiermit zusammenhängenden Bewir-
tungen

scheiden bei der Gewinnermittlung aus, soweit nicht
die Unterhaltung der in Ziffer 2 bezeichneten Ein-
richtungen oder die in Ziffer 3 bezeichneten Tätig-
keiten Gegenstand einer mit Gewinnabsicht aus-
geübten Betätigung des Steuerpflichtigen sind. An-
dere Aufwendungen als die in den Ziffern 1 bis 3
bezeichneten, die die Lebensführung des Steuer-
pflichtigen oder anderer Personen berühren, schei-
den bei der Gewinnermittlung insoweit aus, als sie
nach der allgemeinen Verkehrsauffassung als un-
angemessen anzusehen sind. $ 12 Ziff. 1 bleibt
unberührt.

(6) Aufwendungen im Sinn des Absatzes 5 sind
einzeln und getrennt von den sonstigen Betriebs-
ausgaben aufzuzeichnen. Soweit diese Aufwendun-
gen nicht bereits nach Absatz 5 vom Abzug aus-
geschlossen sind, dürfen sie bei der Gewinnermitt-
lung nur berücksichtigt werden, wenn sie nach Satz 1
besondersaufgezeichnetsind.

: Bonn, den 15.Oktober 1960 797

N)
Gewinn bei Vollkaufleuten und bei bestimmten

anderen Gewerbetreibenden
Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund gesetz-

licher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu
führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder
die ohne eine solche Verpflichtung Bücher führen
und regelmäßig Abschlüsse machen, ist für den
Schluß des Wirtschaftsjahrs das Betriebsvermögen
anzusetzen ($ 4 Abs. 1 Satz 1), das nach den handels-
rechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung auszuweisen ist. Die Vorschriften über die
Entnahmenund die Einlagen ($ 4 Abs. 1),über die
Zulässigkeit der Bilanzänderung ($ 4 Abs. 2), über
die Betriebsausgaben{$4 Abs. 4 bis 6), über die
Bewertung ($$ 6, 6a) und über die Absetzung für
Abnutzung oder Substanzverringerung ($ 7) sind zu
befolgen.

86
Bewertung

(1) Für die Bewertung der einzelnen Wirtschafts-
güter, die dem Betrieb dienen, gilt das Folgende:

1. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die
der Abnutzung unterliegen, sind mit den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten,
vermindert um die Absetzungen für Ab-
nutzung nach $ 7, anzusetzen. Ist der Teil-
wert niedriger, so kann dieser angesetzt
werden. Teilwert ist der Betrag, den ein Er-
werber des ganzen Betriebs im Rahmen des
Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirt-
schaftsgut ansetzen würde; dabei ist davon
auszugehen, daß der Erwerber den Betrieb
fortführt. Bei Wirtschaftsgütern, die bereits
am Schluß des vorangegangenenWirt-
schaftsjahrss zum Anlagevermögen des
Steuerpflichtigen gehört haben, darf der
Bilanzansatz nicht über den letzten Bilanz-
ansatz hinausgehen.

. Andere als die in Ziffer 1 bezeichneten
Wirtschaftsgüter des Betriebs (Grund und
Boden, Beteiligungen, Geschäfts- oder Fir-
menwert, Umlaufsvermögen) sind mit den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten an-
zusetzen. Statt der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten kann der niedrigere Teil-
wert (Ziffer 1 Satz 3) angesetzt werden. Bei
Wirtschaftsgütern, die bereits am Schluß
des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs zum
Betriebsvermögen gehört haben, kann der
Steuerpflichtige in den folgenden Wiirt-
schaftsjahren den Teilwert auch dann an-
setzen, wenn er höher ist als der letzte
Bilanzansatz; es dürfen jedoch höchstens
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
angesetzt werden. Bei land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben ist auch der Ansaiz
des höheren Teilwerts zulässig, wenn das
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung entspricht.

. Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer
Anwendung der Vorschriften der Ziffer 2
anzusetzen.
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4. Entnahmen des Steuerpflichtigenfür sich,
für seinen Haushalt oder für andere be-
triebsfremde Zwecke sind mit dem Teil-
wert anzusetzen.

5. Einlagen sind mit dem Teilwert für den
Zeitpunkt der Zuführung anzusetzen; sie
sind jedoch höchstens mit denAnschaffungs-
oder Hoerstellungskosten anzusetzen, wenn
das zugeführte Wirtschaltsgut
a) innerhalb der letzten drei Jahre vor

dem Zeitpunkt der Zuführung ange-
schafft oder hergestellt worden ist oder

b) ein Anteil an einer Kapitalgesellschaft
ist und der Steuerpflichtige amKapital
der Gesellschaft im Sinn des $ 17 Abs.1
Satz 2 wesentlich beteiligt ist.

6. Bei Eröffnung eines Betriebs ist Ziffer 5
entsprechend anzuwenden.

7. Bei entgeltlichem Erwerb eines Betriebs
sind die Wirtschaftsgütermit demTeilwert,

oder Herstellungskosten anzusetzen.
(2) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund

ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten von beweg-
lichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die
der Abnutzung unlerliegen und die einer selbstän-
digen Bewertung und Nutzung fähig sind, im Jahr
der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe
als Betriebsausgaben absetzen, wenn die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten für das einzelne
Wirtschaftsgut 600Deutsche Mark nicht übersteigen.

86a
Pensionsrückstellung

(1) Eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-
schaft (Versorgungsanspruch einer Person, bei der
der Versorgungsfall noch nicht eingetreten ist) kann
nur gebildet werden, wenn die Pensionsanwartschaft
auf einer vertraglichenPensionsverpflichtungberuht
oder sich aus einer Betriebsvereinbarung, einem
Tarifvertrag oder einer Besoldungsordnung ergibt.
Eine auf betrieblicher Übung oder dem Grundsatz
der Gleichbehandlung beruhende Pensionsverpflich-
tung gilt nicht als vertragliche Verpflichtung im Sinn
des Satzes 1.
(2) Eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-

schaft darf im Wirtschaftsjahr den Gewinn nur bis
zur Höhe des Betrags mindern, der auf das Wirt-
schaftsjahr entfällt, wenn die Rückstellung nach
versicherungsmathematischen Grundsätzen gleich-
mäßig auf die Zeit von der Entstehung der Pen-
sionsverpflichtung (Pensionszusage) bis zu dem ver-
traglich vorgesehenen Eintritt des Versorgungsfails
verteilt wird. In dem Wirtschaftsjahr, in dem der
Versorgungsfall eintritt oder die aus der Pensions-
zusage berechtigte Person ihre Tätigkeit für den
Steuerpflichtigen unter Beibehaltung des Versor-
gungsanspruchs beendet, darf die Rückstellung den
Gewinn bis zu dem Betrag mindern, der sich als
Unterschied zwischen dem versicherungsmathema-
tischen Barwert der künftigen Pensionsleistungen
und einer nach den Grundsätzen des Saizes i für

denBilanzstichtagdesvorangegangenenWirtschafts-
jahrs berechnetenRückstellungergibt. Bei der An-
wendung der Sätze 1 und 2 ist ein Rechnungszinsfuß
vonmindestens5V/zvomHundertzugrundezu legen.

(3) Ist in der Steuerbilanz zum Schluß des letzten
Wirtschaftsjahrs, das vor dem 16.Dezember 1960
endet, eine Rückstellung für eine Pensionsanwart-
schaft ausgewiesen, die unter Zugrundelegung eines
niedrigerenRechnungszinsfußesals5t/2vomHundert
gebildet worden ist, so sind in den folgenden Wirt-
schaftsjahren dienach den Absätzen 1und 2 zulässi-
genZuführungenzu derRückstellungversicherungs-
mathematisch gleichmäßig so zu kürzen, daß die
Rückstellung im Zeitpunkt des vertraglich vorge-
sehenen Eintritts des Versorgungsfalls den sich
unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes
von 5'/s vom Hundert ergebenden versicherungs-
mathematischenBarwert der künftigen Pensions-
leistungen nicht übersteigt.

(4) Nach dem Eintritt des Versorgungsfalls ist
eine Rückstellung für eine Pensionsverpflichtung in
jedem Wirtschaftsjahr mindestens in Höhe des Be-
trags gewinnerhöhend aufzulösen, der sich unter
Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 51a
vom Hundert als Unterschied des versicherungs-
mathematischen Barwerts der künftigen Pensions-
leistungen am Schuß des Wirtschaftsjahrs und am
Schluß des vorangegangenenWirtschaftsjahrs er-
gibt. Ist nachdemEintritt desVersorgungsfallseine
in der Steuerbilanz des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahrs ausgewiesene Rückstellung für eine
Pensionsverpflichtung höher als der unter Zugrunde-
legungeinesRechnungszinsfußesvon 51/2vomHun-
dert errechnete versicherungsmathematische Bar-
wert der künftigen Pensionsleistungen am Schluß
des Wirtschaftsjahrs, so ist insoweit die Rückstel-
lung gewinnerhöhendaufzulösen.Der Steuerpflich-
tige kann in Höhe von vier Fünfteln eines nach
Satz 2 entstehenden Gewinns eine den steuerlichen
Gewinn mindernde Rücklage bilden. Die Rücklage
ist in den auf die Bildung folgenden vier Wirt-
schaftsjahren mit mindestens je einem Viertel,
spätestens jedoch bei Wegfall der Pensionsverpflich-
tung gewinnerhöhend aufzulösen.

87
Absetzung für Abnutzung
oder Substanzverringerung

(1) Bei Gebäuden und sonstigen Wirtschafts-
gütern, deren Verwendung oder Nutzung durch den
Steuerpflichtigen zur Erzielung von Einkünften sich
erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum von mehr als
einem Jahr erstreckt, ist jeweils für ein Jahr der
Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten ab-
zusetzen, der bei gleichmäßiger Verteilung dieser
Kosten auf die Gesamtdauer der Verwendung oder
Nutzung auf ein Jahr entfällt (Absetzung für Ab-
nutzung in gleichen Jahresbeträgen). Die Absetzung
bemißt sich hierbei nach der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts. Bei beweglichen
Wirtschaftsgüterndes Anlagevermögens,bei denen
es wirtschaftlich begründet ist, die Absetzung für
Abnutzung nach Maßgabe der Leistung des Wirt-
schaftsguts vorzunehmen, kann der Steuerpflichtige
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diesesVerfahren stattder Absetzungfür Abnutzung
in gleichen Jahresbeträgen anwenden, wenn er den
auf das einzelne Jahr entfallenden Umfang der Lei-
stung nachweist.Absetzungenfür außergewöhnliche
technische oder wirtschaftliche Abnutzung sind Zu-
lässig.

(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögens kann der Steuerpflichtige statt der Ab-
setzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen
die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahres-
beträgen bemessen. Die Absetzung für Abnutzung
in fallenden Jahresbeträgen kann nach einem un-
veränderlichen Hundertsatz vom jeweiligen Buch-
wert (Restwert) vorgenommen werden; der dabei
anzuwendende Hundertsatz darf höchstens das
Zweifache des bei der Absetzung für Abnutzung in
gleichen Jahresbeträgen in Betracht kommenden
Hundertsatzes betragen und 20 vom Hundert nicht
übersteigen.Durch Rechtsverordnungkann die An-
wendung anderer Verfahren der Absetzung für
Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen zugelassen
werden, wenn sich danach für das erste Jahr der
Nutzung und für die ersten drei Jahre der Nutzung
insgesamt nicht höhere Absetzungen für Abnutzung
als bei dem in Satz 2 bezeichneten Verfahren er-
geben. Bei Wirtschaftsgütern, bei denen die Abset-
zung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen
bemessen wird, sind Absetzungen für außergewöhn-
liche technische oder wirtschaftliche Abnutzung nicht
zulässig. Voraussetzung für die Anwendung der
Sätze 1 bis 4 ist, daß über die Wirtschaftsgüter, bei
denen die Absetzung für Abnutzung in fallenden
Jahresbeträgen bemessen wird, durch Rechtsverord-
nung zu bestimmende Aufzeichnungen geführt
werden.
(3) Der Übergang von der Absetzung für Abnut-

zung in fallenden Jahresbeträgen zur Absetzung
für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen ist zu-
lässig. In diesem Fall bemißt sich die Absetzung
für Abnutzung vom Zeitpunkt des Übergangs an
nach dem dann noch vorhandenen Restwert und der
Restnutzungsdauer des einzelnen Wirtschaftsguts.
Der Übergang von der Absetzung für Abnutzung
in gleichen Jahresbeträgen zur Absetzung für Ab-
nutzung in fallenden Jahresbeträgen ist nicht zu-
lässig.

(4) Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen und
anderen Betrieben, die einen Verbrauch der Sub-
stanz mit sich bringen, ist Absatz 1 entsprechend
anzuwenden; dabei sind Absetzungen nach Maßgabe
des Substanzverzehrszulässig (Absetzung für Sub-
stanzverringerung).

8 7a

Bewertungsfreiheitfür beweglicheWirtschaitsgüter
(1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes
zur Inanspruchnahme von Rechten und Ver-
günstigungen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Natio-
nalität, Weltanschauung oder politischer
Gegnerschaft gegen den Nationalsozialis-
mus verfolgt worden sind,
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ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und
den Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ermitteln, können für die abnutzbaren beweg-
lichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
neben der nach $7 von den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten zu bemessenden Absetzung für
Abnutzung im Jahr der Anschaffung oder Herstel-
lung und in dem darauffolgenden Jahr bis zu ins-
gesamt 50 vom Hundert der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, höchstens jedoch für alle in Be-
trachttkommenden Wirtschaftsgüter eines Unter-
nehmens bis zu 100000 Deutsche Mark jährlich ab-
schreiben.Die Absetzung für Abnutzung in den fol-
genden Jahren bemißt sich nach dem dann noch
vorhandenen Restwert und der Restnutzungsdauer
der einzelnen Wirtschaftsgüter, für die Bewertungs-
freiheit nach Satz 1 in Anspruch genommen worden
ist.

(2) Die Bewertungsfreiheit nach Absatz 1 kann
nur für diejenigen abnutzbaren beweglichen Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens in Anspruch ge-
nommen werden, die bis zum 31.Dezember 1958
angeschafft oder hergestellt worden sind. Bei Wirt-
schaftsgütern, für die von der Bewertungsfreiheit
nach Absatz 1 Gebrauch gemacht wird, sind die Ab-
setzungen für Abnutzung nach $ 7 in gleichen
Jahresbeträgen vorzunehmen.

$ 7b
Erhöhte Absetzungen für Wohngebäude

(1) Bei Gebäuden, die im Geltungsbereich des
Gesetzes errichtet worden sind und zu mehr als
66?/s vom Hundert Wohnzwecken dienen, können
abweichendvon $ 7 im Jahr der Fertigstellung des
Gebäudes und in dem darauffolgenden Jahr auf
Antrag jeweils bis zu 71/2vom Hundert der Herstel-
lungskosten abgesetzt werden. Ferner können in
den darauffolgenden acht Jahren an Stelle der nach
$ 7 zu bemessenden Absetzung für Abnutzung je-
weils bis zu 4 vom Hundert der Herstellungskosten
abgesetzt werden. Nach Ablauf dieser acht Jahre
bemessensichdie Absetzungenfür Abnutzung nach
dem dann noch vorhandenen Restwert und der
Restnutzungsdauer des Gebäudes. Die Sätze 1 bis 3
sind auf die Aufwendungen entsprechend anzuwen-
den, die zum Wiederaufbau eines durch Kriegs-
einwirkung ganz oderteilweisezerstörtenGebäudes
gemacht werden, wenn dieses Gebäude ohne den
Wiederaufbau nicht mehr oder nicht mehr voll zu
Wohnzwecken verwendet werden kann. Bei Ein-
und Zweifamilienhäusern sind die Sätze 1 bis 4 auf
den Teil der Herstellungskosten, der 120000 Deut-
scheMark übersteigt,nicht anzuwenden.
(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten ent-

sprechend für Aufwendungen, die für Zubauten,
Ausbauten oder Umbauten an bestehenden Ge-
bäuden gemacht worden sind, wenn die neu her-
gestellten Gebäudeteile zu mehr als 80vom Hundert
Wohnzwecken dienen.

(3) Bei Gebäuden im Sinn des Absatzes 1 Satz 1,
die im Rahmen der Kleinsiedlung oder als Kauf-
eigenheime mit der Verpflichtung errichtet worden
sind, sie an natürlihe Personen zu Eigentum
zu übertragen, können die Absetzungen im Sinn
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des Absatzes 1 (erhöhte Absetzungen) vom Erst-
erwerber vorgenommen werden, soweit der Bau-
herr nicht selbst für die veräußerten Gebäude
erhöhteAbsetzungengeltendgemachthat.In diesen
Fällen treten an die Stelle der Herstellungskosten
(Absatz 1) die Anschaffungskosten. Hat der Bauherr
für die veräußerten Gebäude keine erhöhten Ab-
selzungen vorgenommen, so tritt für den Erst-
erwerber an die Stelle des Jahres derFertigstellung
des Gebäudes (Absatz 1 Satz 1) das Jahr des Erst-
erwerbs. Hat der Bauherr für die veräußerten Ge-
bäude erhöhte Absetzungen vorgenommen, so kann
der Ersterwerber sie nur mit den Hundertsätzen
und für den Zeitraum geltend machen, die für den
Bauherrn ohne die Veräußerung maßgebend ge-
wesen wären.

(4) Bei Gebäuden im Sinn des Absatzes 1 Satz 1
gilt die Vorschrift des Absatzes 3 entsprechend für
den Ersterwerber einer Kaufeigentumswohnung im
Sinn des $ 12 Abs.2 des Zweiten Wohnungsbau-
gesetzes (Wohnungsbau- und Familienheimgesetz)
vom 27. Juni 1956 (Bundesgesetzbl.I S. 523) oder
eines Dauerwohnrechts im Sinn des Zweiten Teils
des Wohnungseigentumsgesetzes vom 15.März 1951
(Bundesgesetzbl.I S.175), wenn der Dauerwohn-
berechtigte wirtschaftlich einem Wohnungseigen-
tümer gleichsteht.
(5) Bei Gebäuden im Sinn des Absatzes 1 kann

der Bauherr innerhalb der ersten vier Jahre nicht
ausgenutzteerhöhteAbsetzungennachholen.Dabei
können nachträgliche Herstellungskosten vom Jahr
ihrer Entstehung an bei der Bemessungder er-
höhten Absetzungen so berücksichtigt werden, als
wären sie bereits im Jahr der Fertigstellung des
Gebäudes entstanden. Im Jahr der Fertigstellung
des Gebäudes und den beiden folgenden Jahren
müssen jedoch mindestens die Absetzungen für Ab-
nutzung nach $ 7 vorgenommen werden. Die Sätze
1 bis 3 gelten für Zubauten, Ausbauten und Um-
bauten im Sinn des Absatzes 2 und für den Erst-
erwerb im Sinn der Absätze 3 und 4 entsprechend.
(6) Für die Anwendung der Absätze 1 bis 4 sind

zum Gebäude gehörende Garagen ohne Rücksicht
auf ihre tatsächliche Nutzung als Wohnzwecken
dienend zu behandeln, soweit in ihnen nicht mehr
als ein Personenkraftwagen für jede in dem Ge-
bäude befindliche Wohnung untergestellt werden
kann. Räume für die Unterstellung weiterer Kraft-
wagen sind stets als nicht Wohnzwecken dienend
zu behandeln.

$ 7c
Förderung des Wohnungsbaues

(1) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung nach $4 Abs. 1 oder
nach $ 5 ermitteln, können bei unverzinslichen, in
gleichen Jahresbeträgen zu tilgenden Darlehen, die
aus Mitteln des Betriebs zur Förderung des Baues
von Wohnungen gegeben werden, 25 vom Hundert
des nach Absatz 3 berücksichtigungsfähigen Gesamt-
betrags der im Wirtschaftsjahr gegebenen Darlehen
außerhalb der Bilanz vom Gewinn abziehen. Das
gilt auch, wenn die Hingabe der Darlehen nicht
durch den Betrieb veranlaßt worden ist. Die Dar-
lehen sind in der Bilanz mit dem Wert anzusetzen,

der sich nach Abzug von Zwischenzinsen unter Be-
rücksichtigung von Zinseszinsen vom Nennbetrag
der Darlehen ergibt. Dabei ist von einemZinssatz
von höchstens 5,5 vom Hundert auszugehen,
(2) Voraussetzung für ‚die Anwendung des Ab-

satzes 1 ist, daß die Darlehen
1, eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren

haben,
2. nach dem 31.Dezember 1954 und vor dem

1.Januar 1962 an einen Bauherrn gegeben
werden,

3. von dem Bauherrn unverzüglich und un-
mittelbar zur nachstelligen Finanzierung
oder Restfinanzierung des Baues von Woh-
nungen im Sinn des $ 39 oder des $ 82
des Zweiten Wohnungsbaugesetzes (Woh-
nungsbau- und Familienheimgesetz) vom
27.Juni 1956(Bundesgesetzbl.I S.523)
a) in Eigenheimen, Kaufeigenheimen, Klein-

siedlungen oder als Wohnungen (Eigen-
tumswohnungen) im Sinn des Ersten
Teils des Wohnungseigentumsgesetzes
oder

b) durch Wiederaufbau von durch Kriegs-
einwirkung ganz oder teilweise zerstör-
ten Gebäuden

verwendet werden und
4. weder unmittelbar noch mittelbar in wirt-

schaftlichemZusammenhangmit der Auf-
nahme eines Kredits stehen.

(3) Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn die Dar-
lehen 7000Deutsche Mark für jede geförderte Woh-
nung nicht übersteigen. Bei Darlehen, die zur Finan-
zierung des Baues von Wohnungen in Eigenheimen,
Kaufeigenheimen, Kleinsiedlungen oder von Woh-
nungen (Eigentumswohnungen) im Sinn des Ersten
Teils des Wohnungseigentumsgesetzes verwendet
werden, erhöht sich dieser Betrag auf 10000
Deutsche Mark. Bei Eigenheimen, Kaufeigenheimen
und Kleinsiedlungen mit zwei Wohnungen gilt diese
Erhöhung nur für Darlehen zur Finanzierung einer
der beiden Wohnungen. Die Darlehen dürfen bei
der Ermittlung des nach Absatz 1 vom Gewinn ab-
zuziehenden Beitrags nur insoweit berücksichtigt
werden, als sie 30 vom Hundert des Gewinns aus
dem Betrieb nicht übersteigen, aus dessen Mittein
die Darlehen gegebenworden sind. Das gilt nicht,
wenn diese Wohnungen für Arbeitnehmer des
Steuerpflichtigen errichtet werden.

(4) Zum Nachweis der in Absatz 2 Ziff.3 und in
Absatz 3 Satz 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen
ist eine Bescheinigung der nach $ 95 Abs.1 des
Zweiten Wohnungsbaugesetzes bestimmten Stelle
vorzulegen.
(5) Wird ein Darlehen im Sinn des Absatzes 1

während der Laufzeit über die Tilgungsbeträge
hinaus zurückgezahlt oder innerhalb von zehn Jah-
ren nach der Hingabe abgetreten, so ist zum Zweck
der Nachversteuerung im Wirtschaftsjahr oder Ka-
lenderjahr der Rückzahlung oder Abtretung der nach
Absatz 1 abgezogene Betrag außerhalb der Bilanz
dem Gewinn hinzuzurechnen.
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$ 7d
(gestrichen)

$ 7e
Bewertungsireiheit für Fabrikgebäude, Lagerhäuser

und landwirtschaftliche Betriebsgebäude
(1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes
zur Inanspruchnahme von Rechten und Ver-
günstigungen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Natio-
nalität, Weltanschauung oder politischer
Gegnerschaft gegen den Nationalsozialis-
mus verfolgt worden sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und
den Gewinn nach $4 Abs. 1 oder nach $5 auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können
bei Gebäuden, die im eigenen gewerblichen Betrieb
unmittelbar

a) der Fertigung oder
b) der Bearbeitungvon zumAbsatz bestimm-

ten Wirtschaftsgütern oder
c) der Wiederherstellung von Wirtschafts-

gütern oder
d) ausschließlich der Lagerung von Waren,

die zum Absatz an Wiederverkäufer be-
stimmt sind oder für fremde Rechnung
gelagert werden,

dienen und nach dem 31.Dezember 1951, aber vor
dem 1. Januar 1962 hergestellt worden sind, neben
der nach $ 7 von den Herstellungskosten zu be-
messenden Absetzung für Abnutzung im Wirt-
schaftsjahr der Herstellung des Gebäudes und in
dem darauffolgenden Jahr bis zu je 10vom Hundert
der Herstellungskosten absetzen. In den folgenden
Wirtschaftsjahren bemessen sich die Absetzungen
für Abnutzung nach dem Restwert und der Rest-
nutzungsdauer des Gebäudes. Den Herstellungs-
kosten eines Gebäudes werden die Aufwendungen
gleichgestellt, die nach dem 31.Dezember 1951, aber
vor dem 1. Januar 1962 zum Wiederaufbau eines
durch Kriegseinwirkung ganz oder teilweise zer-
störten Gebäudes gemacht werden, wenn dieses Ge-
bäude ohne den Wiederaufbau nicht oder nicht mehr
voll zu einem der in Satz 1 bezeichneten Zwecke
verwendet werden kann.

(2) Absatz 1 ist entsprechend anwendbar auf die
Herstellungskosten von land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebsgebäuden und auf die Aufwendungen
zum Wiederaufbau von durch Kriegseinwirkung
ganz oder teilweise zerstörten land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsgebäuden,wenn der Gewinn
aus Land- und Forstwirtschaft auf Grund ordnungs-
mäßigerBuchführungermittelt wird.

(3) Bei Gebäuden, für die von der Bewertungs-
freiheit im Sinn des Absatzes 1 oder 2 Gebrauch ge-
macht wird, sind die Absetzungen für Abnutzung
nach $ 7 in gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen.

4. Überschuß der Einnahmen
über die Werbungskosten

88
Einnahmen

(1) Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder
Geldeswert bestehen und dem Steuerpflichtigen im
Rahmen einer der Einkunftsarten des $ 2 Abs. 3
Ziff. 4 bis 7 zufließen.

(2) Einnahmen, die nicht in Geld bestehen (Woh-
nung, Kost, Waren und sonstige Sachbezüge) sind
mit den üblichenMittelpreisen des Verbrauchsorts
anzusetzen.
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Werbungskosten

Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwer-
bung, Sicherungund Erhaltung der Einnahmen.Sie
sind bei der Einkunftsart abzuziehen,bei der sie
erwachsen sind. Werbungskosten sind auch
1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflich-

tungsgründen beruhende Renten und dauernde
Lasten, soweit sie mit einer Einkunftsart in
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Bei
Leibrenten kann nur der Anteil abgezogen
werden, der sich aus der in $ 22 Ziff.1 Buch-
stabe a aufgeführten Tabelle ergibt; in den
Fällen des $ 22 Ziff. 1 Buchstabe a letzter Satz
kann nur der Anteil, der nach der in dieser
Vorschrift vorgesehenen Rechtsverordnung zu
ermitteln ist, abgezogen werden;

2. Steuern vom Grundbesitz, sonstige Öffentliche
Abgaben und Versicherungsbeiträge, soweit
solche Ausgaben sich auf Gebäude oder auf
Gegenstände beziehen, die dem Steuerpflichti-
gen zur Einnahmeerzielung dienen;

3. Beiträge zu Berufsständen und sonstigen Be-
rufsverbänden, deren Zweck nicht auf einen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist;

4. Aufwendungen des Steuerpflichtigen für Fahr-
ten zwischenWohnung und Arbeitsstätte.Zur
Abgeltung des Abzugs dieser Aufwendungen
bei Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeugs
sind durch Rechtsverordnung je ein Pausch-
betrag für die Benutzung eines Kraftwagens,
eines Kleinstkraftwagens (drei- oder vierrädri-
ges Kraftfahrzeug, dessen Motor einen Hub-
raum von nicht mehr als 500 Kubikzentimeter
hat), eines Motorrads und eines Fahrrads mit
Motor festzusetzen. Absetzungen für Ab-
nutzung sind dabei zu berücksichtigen;

5. Aufwendungen für Arbeitsmittel (Werkzeuge
und Berufskleidung);

6. Absetzungen für Abnutzung und für Substanz-
verringerung ($ 7 Abs. 1 und 4, $ 7b).

89a
Pauschbeträge für Werbungskosten

Für Werbungskosten sind bei der Ermittlung der
Einkünfte die folgenden Pauschbeträge abzuziehen,
wenn nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen
werden:



1. von den Einnahmen aus nichtselbständiger
Arbeit:
ein Pauschbetragvon 564DeutscheMark;

2. von den Einnahmen aus Kapitalvermögen:
ein Pauschbetragvon 150DeutscheMark;
bei Ehegatten, die nach $$ 26, 26b zusammen
veranlagt werden, erhöht sich dieser Pausch-
beirag auf insgesamt 300 Deutsche Mark;

3. von wiederkehrendenBezügen im Sinn des
$ 22 Ziff. 1:
ein Pauschbetrag von 200 Deutsche Mark.

Die Pauschbeträge dürfen nicht höher sein als die
Einnahmenaus der jeweiligen Einkunftsart.

5. Sonderausgaben
$ 10

Einkünfte abgezogen werden, sind die folgenden
Aufwendungen, wenn sie weder Betriebsausgaben
noch Werbungskosten sind:

1. Schuldzinsen und auf besonderenVerpflich-
tungsgründen beruhende Renten und dau-
ernde Lasten, die nicht mit Einkünften in
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, die
bei der Veranlagung außer Betracht blei-
ben. Bei Leibrenten kann nur der Anteil
abgezogen werden, der sich aus der in $ 22
Ziff. 1 Buchstabeü aufgeführten Tabelle
ergibt; in den Fällen des $ 22 Ziff. 1 Buch-
stabe a letzter Sat: kann nur der Anteil,
der nach der in dieser Vorschrift vorge-
sehenen Rechtsverordnung zu ermitteln ist,
abgezogen werden;

2. Beiträge zu
a) Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversi-

cherungen, den gesetzlichen Renten-
versicherungen und der Arbeitslosen-
versicherung,

b) Versicherungen auf den Lebens- oder
Todesfall sowie zu Witwen-, Waisen-,
Versorgungs- und Sterbekassen, wenn
bei einmaliger Beitragsleistung zu Be-
ginn des Vertrags (Einmalbeitrag) dieser
für die Dauer von mindestens zehn Jah-
ren oder bei laufender Beitragsleistung
für die Dauer von mindestens fünf Jah-
ren abgeschlossen worden ist;

3. Beiträge an Bausparkassen zur Erlangung
von Baudarlehen. Beiträge, die nach Ab-
lauf von vier Jahren seit Vertragsabschluß
geleistet werden, können nur insoweit ab-
gezogen werden, alssie das Eineinhalbfache
des durchschnittlichen Jahresbetrags der in
den ersten vier Jahren geleisteten Beiträge
im Veranlagungszeitraum nicht übersteigen;

4. gezahlte Kirchensteuer;
3. gezahlte Vermögensteuer;
6. die nach $ 211 Abs.1 Nr.1 und 2 des La-

stenausgleichsgesetzes abzugsfähigen Teile
der Vermögensabgabe, der Hypotheken-
gewinnabgabe und der Kreditgewinn-

abgabe und die nach $ 216 des Lasten-
ausgleichsgesetzes abzugsfähigen Beträge
an Übergangsabgabe;

7. die Beiträge auf Grund der Vorschriften
des Kindergeldgesetzesvom 13.November
1954 (Bundesgesetzbl. I S.333) in der Fas-
sung des Kindergeldergänzungsgesetzes
vom 23.Dezember 1955 (Bundesgesetzbl.I
S. 841)und des Gesetzeszur Änderung und
Ergänzung von Vorschriften der Kinder-
geldgesetze vom 27. Juli 1957 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1061).

Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit der in den
Ziffern 2 und 3 bezeichneten Aufwendungen ist,
daß sie weder unmittelbar noch mittelbar in wirt-
schaftlichem Zusammenhangmit der Aufnahme
eines Kredits stehen.Das gilt nicht, soweit die in
den Ziffern 2 und 3 bezeichneten Beiträge nach
Ablauf von fünf Jahren seit Vertragsabschlußin
der beim Abschluß des Vertrags ursprünglich ver-
einbarten Höhe laufend und gleichbleibend geleistet
werden.
(2) Nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ist

eine Nachversteuerungdurchzuführen
1. bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag

(Absatz 1Ziff. 2 Buchstabe b), bei denen die
volle oder teilweise Rückzahlung von ge-
leisteten Beiträgen verlangt werden kann,
wenn vor Ablauf von zehn Jahren seit
Vertragsabschluß die Versicherungssumme,
außer im Schadensfall und in der Renten-
versicherung auch bei Erbringung der ver-
tragsmäßigen Rentenleistung, ganz oder
zum Teil ausgezahltoder die bezeichneten
Einmalbeiträge ganz oder zum Teil zurück-
gezahlt oder Ansprüche aus dem Versiche-
rungsvertrag ganz oder zum Teil abgetreten
oder beliehen werden;

2. bei Bausparverträgen (Absatz 1 Ziff. 3),
wenn vor Ablauf von sechs Jahren seit
Vertragsabschluß, außer im Fall des Todes
des Bausparers oder des Eintritts seiner
völligen Erwerbsunfähigkeit, die Bauspar-
summe ganz oder zum Teil ausgezahlt,
geleistete Beiträge ganz oder zum Teil
zurückgezahlt oder Ansprüche aus dem
Bausparvertrag abgetreten oder beliehen
werden. Unschädlich sind jedoch die Aus-
zahlung der Bausparsummeoder die Be-
leihung von Ansprüchen aus dem Bauspar-
vertrag, wenn der Steuerpflichtige die
empfangenen Beträge unverzüglich und
unmittelbar zum Wohnungsbau verwendet,
und die Abtretung, wenn der Erwerber die
Bausvarsumme oder die auf Grund einer
Beleihung empfangenen Beträge unverzüg-
lich und unmittelbar zum Wohnungsbau
für den Abtretenden oder dessen Ange-
hörige im Sinn des $ 10 des Steueranpas-
sungsgesetzesverwendet.

(3) 1. Unter Absatz 1 fallen auchSonderausgaben
für den Ehegatten und diejenigen Kinder
des Steuerpflichtigen, die mit ihm zusam-
men veranlagt werden, oder für über
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18 Jahre alte Kinder, für die dem Steuer-
pflichligen ein Kinderfreibetrag gewährt
wird.

2. Beiträge und Versicherungsprämien an
solche Versicherungsunternehmen und Bau-
sparkassen, die weder ihre Geschäftslei-
tung noch ihren Sitz im Inland haben,
sind nur dann abzugsfähig, wenn diesen
Unternehmen die Erlaubnis zum Geschäfts-
betrieb im Inland erteilt ist.

3. Für die Sonderausgabenim Sinn des Ab-
satzes 1 Ziff. 2 und 3 gilt das Folgende:
a) Sie können bis zu 1100 Deutsche Mark,

im Fall der Zusammenveranlagung von
Ehegatten bis zu 2200 Deutsche Mark
im Kalenderjahr in voller Höhe abge-
zogen werden. Für jedes Kind, für das
nach $ 32 Abs. 2 ein Kinderfreibetiag
zustehtoder gewährtwird, erhöhensich
diese Beträge um je 500 Deutsche Mark;

b) hat der Steuerpflichtige oder im Fall der
Zusammenveranlagungeiner der Ehe-
gatten mindestens vier Monate vor dem
Ende des Veranlagungszeitraums das
50. Lebensjahr vollendet, so erhöhen
sich die in Buchstabe a bezeichneten
Beträge auf das Doppelte. Das gilt nicht
bei Steuerpflichtigen, die nach dem
31. Dezember 1963das 50. Lebensjahr
vollenden;

c) übersteigendie Sonderausgabenim Sinn
des Absatzes 1 Ziff. 2 und 3 die in den
Buchstabena und b bezeichnetenBe-
träge, so kann der darüber hinaus-
gehende Betrag zur Hälfte, höchstens
jedoch bis zu 50 vom Hundert der in
den Buchstabena und b bezeichneten
Beträge abgezogen werden.

$ 10a
Steuerbegünstigung

des nicht entnommenen Gewinns
(1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes
zur Inanspruchnahme von Rechten und Ver-
günstigungen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Natio-
nalität, Weltanschauung oder politischer
Gegnerschaft gegen den Nationalsozialis-
mus verfolgt worden sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und
ihre Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft und
aus Gewerbebetrieb auf Grund ordnungsmäßiger
Buchführung nach $ 4 Abs. 1 oder nach $5 ermitteln,
können für die Veranlagungszeiträume 1952bis 1961
auf Antrag bis zu 50 vom Hundert der Summe der
nicht entnommenenGewinne, höchstensaber 20000
Deutsche Mark als Sonderausgaben vom Gesamt-
betrag der Einkünfte abziehen. Für die Veran-
lagungszeiträume 1956bis 1958erhöht sich der Satz
von 50 vom Hundert auf 75 vom Hundert. Als nicht
entnommen gilt auch der Teil der Summe der
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Gewinne, der zur Zahlung der auf die Betriebsver-
mögen entfallenden Abgaben nacı dem Lastenaus-
gleichsgesetz verwendet wird. Der als steuerbegün-
stigt in Anspruch genommene Teil der Summe der
Gewinne ist bei der Veranlagung besonders fest-
zustellen.
(2) Ubersteigenin einemder auf die Inanspruch-

nahme der Steuerbegünstigung(Absatz 1) folgen-
den drei Jahre bei dem Steuerpflichtigenoder
seinemGesamtrechtsnachfolgerdie Entnahmenaus
dem Betrieb die Summe der bei der Veranlagung zu
berücksichtigenden Gewinne aus Land- und Forst-
wirtschaft und aus Gewerbebetrieb, so ist der über-
steigende Betrag (Mehrentnahme) bis zur Höhe des
besonders festgestelltenBetrags (Absatz 1 letzter
Satz) dem Einkommen im Jahr der Mehrentnahme
zum Zweck der Nachversteuerung hinzuzurechnen.
Beträge, die zur Zahlung der auf die Betriebsver-
mögen entfallenden Abgaben nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz verwendet werden, rechnen auch in
diesem Fall nicht zu den Entnahmen. Soweit Ent-
nahmen zur Zahlung von Erbschaftsteuerauf den
Erwerb des Betriebsvermögensvon Todes wegen
oder auf den Übergang des Betriebsvermögensan
Personen der Steuerklasse I des $ 9 des Erbschaft-
steuergesetzesverwendet werden oder soweit sich
Entnahmen durch Veräußerung des Betriebs (8$ 14
und 16) ergeben, unterliegen sie einer Nachver-
steuerung mit den Sätzen des $ 34 Abs. 1; das gilt
nicht für die Veräußerung eines Teilbetriebs und
im Fall der Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft.
Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist eine Nachver-
steuerung auch dann vorzunehmen, wenn in dem
in Betracht kommenden Jahr eine Mehrentnahme
nicht vorliegt.

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten
entsprechend für den Gewinn aus selbständiger
Arbeit mit der Maßgabe, daß dieser Gewinn hin-
sichtlich der Steuerbegünstigung (Absatz 1) und der
Nachversteuerung (Absatz 2) für sich zu behandeln
ist.

$ 10b
Steuerbegünstigte Zwecke

Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher,
religiöser, wissenschaftlicher und staatspolitischer
Zwecke und der als besonders förderungswürdig
anerkannten gemeinnützigen Zwecke sind bis zur
Höhe von insgesamt 5 vom Hundert des Gesamt-
betrags der Einkünfte oder 2 vom Tausend der
Summe der gesamten Umsätze und der im Kalender-
jahr aufgewendeten Löhne und Gehälter als Sonder-
ausgaben abzugsfähig. Für wissenschaftlicheund
staatspolitische Zwecke erhöht sich der Vomhundert-
satz von 5 um weitere 5 vom Hundert.

8 10c
Pauschbeträge für Sonderausgaben

Für Sonderausgaben im Sinn der $$ 10 und 10b
sind bei der Ermittlung des Einkommens die folgen-
den Pauschbeträge abzuziehen, wenn nicht höhere
Sonderausgaben nachgewiesen werden:
1. in den Fällen, in denen in den Einkünften des

Steuerpflichtigen Einnahmen aus nichtselbstän-
diger Arbeit oder wiederkehrende Bezüge
($ 22 Ziff. 1) enthalten sind:
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ein Pauschbeilrag von insgesamt 636 Deutsche
Mark;

2. in anderen Fällen:
ein Pauschbetrag von 200 Deutsche Mark.

Bei Ehegatten, die nach $$ 26, 26b zusammen VEr-
anlagt werden, wird für jeden Ehegatten der für
ihn in Betracht kommende Pauschbetrag mit der
Maßgabe gewährt, daß der Pauschbetrag nach Ziffer 2
nicht doppelt oder neben dem Pauschbetrag nach
Ziffer 1 abgezogen werden kann, wenn die Ein-
künfte der Ehegatten, die nicht Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit sind, insgesamt nicht 800 Deut-
sche Mark übersteigen.

$ 10d
Verlustabzug

Steuerpflichtige, die den Gewinn nach $ 4AAbs.1
oder nach $ 5 auf Grund ordnungsmäßiger Buch-
führung ermilteln, können die Verluste der fünf
vorangegangenen Veranlagungszeiträume aus Land-
und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus
selbständiger Arbeit wie Sonderausgaben vom Ge-
samibetrag der Einkünfte abziehen, soweit ihnen
ein Ausgleich oder Abzug der Verluste in den
vorangegangenen Veranlagungszeiträumen nicht
möglich war.

6. Vereinnahmung und Verausgabung
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(1) Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahrs
bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zuge-
flossen sind. Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen,
die dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn
oder kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahrs,
zu dem sie wirtschaftlich gehören, zugeflossen sind,
gelten als in diesem Kalenderjahr bezogen. Die Vor-
schriften über die Gewinnermittlung ($ 4 Abs. 1, 85)
bleiben unberührt.

(2) Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzu-
setzen, in dem sie geleistet worden sind. Für regel-
mäßig wiederkehrende Ausgaben gilt Absatz 1
Satz 2 entsprechend. Die Vorschriften über die Ge-
winnermittlung ($ 4 Abs. 1, $ 5) bleiben unberührt.

7. Nicht abzugsfähige Ausgaben
812

Unbeschadet der Vorschrift des $ 10 dürfen weder
bei den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamt-
betrag der Einkünfte abgezogen werden

1. die für den Haushalt des Steuerpflichtigen und
für den Unterhalt seiner Familienangehörigen
aufgewendeten Beträge. Dazu gehören auch die
Aufwendungen für die Lebensführung, die die
wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung
des Steuerpflichligen mit sich bringt, auch
wenn sie zur Förderung des Berufs oder der
Tätigkeit des Steuerpflichtigen erfolgen;

2. freiwillige Zuwendungen und Zuwendungen
an eine gegenüber dem Steuerpflichtigen oder
seinem Ehegatten gesetzlich unterhaltsberech-

tigte Person oder deren Ehegatten,auchwenn
diese Zuwendungen auf einer besonderen Ver-
einbarung beruhen;

3. die Steuern vom Einkommen und sonstige Per-
sonensteuern.

8. Die einzelnen Einkunftsarten

a) Land- und Forstwirtschaft
($ 2Abs.3Ziff.1)

$ 13
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

(1) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind
1. Einkünfte aus dem Betrieb von Landwirt-

schaft, Forstwirtschaft, Weinbau, Garten-
bau, Obstbau, Gemüsebau, Baumschulen
und aus allen Betrieben, die Pflanzen und
Pflanzenteile mit Hilfe der Naturkräfte ge-
winnen; zu diesen Einkünften gehören auch
die Einkünfte aus der Tierzucht und Tier-
haltung dieser Betriebe, wenn die für die
Tierzucht und Tierhaltung erforderlichen
Erzeugnisse überwiegend in diesen Betrie-
ben gewonnen werden können;

2. Einkünfte aus Tierzuchtbetrieben, Vieh-
mästereien, Abmelkställen, Geflügelfarmen
und ähnlichen Betrieben, wenn zur Tier-
zucht oder Tierhaltung überwiegend Er-
zeugnisse verwendet werden, die im eige-
nen Betrieb mit Hilfe der Naturkräfte
gewonnensind;

3. Einkünfte aus Binnenfischerei, Fischzucht
und Teichwirtschaft;

4. Einkünfte aus Jagd, wenn diese mit dem
Betrieb einer Landwirtschaft oder einer
Forstwirtschaft in Zusammenhang steht.

(2) Zu den Einkünften im Sinn des Absatzes 1
gehören auch

1. Einkünfte aus einem land- und forstwirt-
schaftlichen Nebenbetrieb. Als Nebenbetrieb
gilt ein Betrieb, der dem land- und forst-
wirtschaftlichen Hauptbetrieb zu dienen
bestimmt ist;

2. der Nutzungswert der Wohnung des Steuer-
pflichtigen, wenn die Wohnung die bei Be-
trieben gleicher Art übliche Größe nicht
überschreitet.

(3) Bei nichtbuchführenden Land- und Forstwirten,
deren Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft nach
Durchschnittsätzen ermittelt werden, werden diese
Einkünfte im volien Umfang zur Einkommensteuer
herangezogen, wenn das Einkommen den Betrag
von 6000 Deutsche Mark jährlich übersteigt. Wenn
das Einkommen diesen Betrag nicht übersteigt, so
werden die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
zur Einkommensteuer nur herangezogen, soweit sie
den Betrag von 1000 Deutsche Mark übersteigen.
Verluste aus Land- und Forstwirtschaft dürfen bei
Ermittlung des Einkommens nur ausgeglichen wer-
den ($ 2 Abs. 2), wenn sie 1000Deutsche Mark über-
steigen.
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$ 14
Veräußerung des Betriebs

(1) Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirt-
schaft gehören auch Gewinne, die bei der Veräuße-
rung oder Aufgabe eines land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebs oder Teilbetriebs erzielt werden.
Veräußerungsgewinn ist der Betrag, um den der
Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungs-
kosten den Wert des Betriebsvermögens übersteigt,
der nach $ 4 Abs. 1 für den Zeitpunkt der Ver-
äußerung ermittelt wird.

(2) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-
äußerungsgewinn bei der Veräußerung des ganzen
Betriebs den Betrag von 10.000Deutsche Mark und
bei Veräußerung eines Teilbetriebs den entsprechen-
den Teil von 10000 Deutsche Mark übersteigt.

(3) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-
gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen,
wenn der Steuerpflichtige den veräußerten Betrieb
oder Teilbetrieb innerhalb der letzten drei Jahre
vor der Veräußerung erworben und infolge des
Erwerbs Erbschaftsteuer entrichtet hat.

b) Gewerbebetrieb
($ 2 Abs. 3 Ziff, 2)
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Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind
1. Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen.

Dazu gehören auch Einkünfte aus gewerblicher
Bodenbewirtschaftung, z.B. aus Bergbauunter-
nehmen und aus Betrieben zur Gewinnung von
Torf, Steinen und Erden, soweit sie nicht land-
oder forstwirtschaftliche Nebenbetriebe sind;
die Gewinnanteile der Gesellschafter einer
offenen Handelsgesellschaft, einer Kommandit-
gesellschaft und einer anderen Gesellschaft, bei
der der Gesellschafter als Unternehmer (Mit-
unternehmer) anzusehen ist, und die Vergü-
tungen, die der Gesellschafter von der Gesell-
schaft für seine Tätigkeit im Dienst der Gesell-
schaft oder für die Hingabe von Darlehen oder
für die Überlassung von Wirtschaftsgütern be-
zogen hat;
die Gewinnanteile der persönlich haftenden Ge-
sellschafter einer Kommanditgesellschaft auf
Aktien, soweit sie nicht auf Anteile am Grund-
kapital entfallen, und die Vergütungen, die
der persönlich haftende Gesellschafter von der
Gesellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der
Gesellschaft oder für die Hingabe von Dar-
lehen oder für die Überlassung von Wirt-
schaftsgüternbezogenhat.

$ 16
VeräußerungdesBetriebs

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb ge-
hören auch Gewinne, die erzielt werden bei der
Veräußerung

1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines
Teilbetriebs;
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2. des Anteils eines Gesellschafters, der als
Unternehmer (Mitunternehmer) des Betriebs
anzusehen ist ($ 15 Ziff. 2);°
des Anteils eines persönlich haftenden Ge-
sellschafters einer Kommanditgesellschaft
auf Aktien ($ 15 Ziff. 3).

(2) Veräußerungsgewinn im Sinn des Absatzes 1
ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten den Wert des Be-
triebsvermögens(Absatz 1 Ziff.1) oder den Wert
des Anteils am Betriebsvermögen (Absatz 1 Ziff. 2
und 3) übersteigt. Der Wert des Betriebsvermögens
oder des Anteils ist für den Zeitpunkt der Veräuße-
rung nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 zu ermitteln.

(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des
Gewerbebetriebs.Werden die einzelnendemBetrieb
gewidmeten Wirtschaftsgüter im Rahmen der Auf-
gabe des Betriebs veräußert, so sind die Veräuße-
rungspreise anzusetzen. Werden die Wirtschafts-
güter nicht veräußert, so ist der gemeine Wert im
Zeitpunkt der Aufgabe anzusetzen. Bei Aufgabe
eines Gewerbebetriebs, an dem mehrere Personen
beteiligt waren, ist für jeden einzelnen Beteiligten
der gemeine Wert der Wirtschaftsgüter anzusetzen,
die er bei der Auseinandersetzungerhaltenhat.

(4}Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-
| äußerungsgewinn bei der Veräußerung des ganzen
Gewerbebetriebs (Absatz 1 Ziff. 1) den Betrag von
10000 Deutsche Mark und bei der Veräußerung
eines Teilbetriebs oder eines Anteils am Betriebs-
vermögen (Absatz 1 Ziff. 1 bis 3) den entsprechen-
den Teil von 10000 Deutsche Mark übersteigt.

(5) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-
gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder. erlassen,
wenn der Steuerpflichtigeden veräußertenBetrieb
oder Teilbetrieb oder den veräußerten Anteil am
Betriebsvermögen innerhalb der letzten drei Jahre
vor der Veräußerung erworben und infolge des
Erwerbs Erbschaftsteuer entrichtet hat.

$ 17
Veräußerung wesentlicher Beteiligungen

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört
auch der Gewinn aus der Veräußerung eines Anteils
an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer
am Kapital der Gesellschaft wesentlich beteiligt war
und der veräußerte Anteil eins vom Hundert des
Grund- oder Stammkapitalsder Gesellschaftüber-
steigt, Eine wesentliche Beteiligung ist gegeben,
wenn der Veräußerer allein oder mit seinen Ange-
hörigen an der Kapitalgesellschaft zu mehr als
einem Viertel unmittelbar oder mittelbar, z.B. durch
Treuhänder oder durch eine Kapitalgesellschaft,
innerhalb der letzten fünf Jahre beteiligt war.
(2) Veräußerungsgewinnim Sinn des Absatzes 1

ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten die Anschaffungs-
kosten übersteigt.
(3) Die Steuerpflichttritt nur ein, wenn der Ver-

äußerungsgewinn den dem veräußerten Anteil an
der Kapitalgesellschaft entsprechenden Teil von
10000 Deutsche Mark übersteigt.
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(4) Die Einkommensteuer vom Veräußerungsge-
winn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen, wenn
der Steuerpflichtigeden veräußertenAnteil an der
Kapitalgesellschaft innerhalb der letzten drei Jahre
vor der Veräußerung erworben und infolge des Er-
werbs Erbschaftsteuerentrichtethat.

(5) Verluste, die bei der Veräußerung von An-
teilen an einer Kapitalgesellschaft entstanden sind,
dürfen bei Ermittlung des Einkommensnicht aus-
geglichen werden ($ 2 Abs. 2).

c) Selbständige Arbeit
(82 Abs. 3 Ziff. 3)

$ 18
(1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind

1. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit.
Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören
die selbständigausgeübtewissenschaftliche,
künstlerische, schriftstellerische, unterrich-
tendeoder erziceherischeTätigkeit, die selb-
ständige Berulstätigkeit der Ärzte, Zahn-
ärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare,
Patentanwälte, Vermessungsingenieure, In-
genieure, Architckten, Handelschemiker,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beraten-
den Volks- und Betriebswirte, vereidigten
Buchprüfer (vereidigten Bücherrevisoren),
Helfer in Steuersachen, Heilpraktiker, Den-
tisten, Krankengymnasten, Journalisten,
Bildberichterstalter, Dolmetscher, UÜber-
setzer, Lotsen und ähnlicher Berufe. Ein
Angehöriger eines freien Berufs im Sinn
der Sätze 1 und 2 ist auch dann freiberuf-
lich tätig, wenn er sich der Mithilfe fachlich
vorgebildeter Arbeitskräfte bedient; Vor-
aussetzung ist, daß er auf Grund eigener
Fachkenntnisse leitend und eigenverant-
wortlich tätig wird. Eine Vertretung im Fall
vorübergehender Verhinderung steht der
Annahme einer leitenden und eigenverant-
wortlichen Tätigkeit nicht entgegen;

2. Einkünfte der Einncehmer einer staatlichen
Lotterie, wenn sie nicht Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb sind;

3. Einkünfte aus sonstiger selbständiger Ar-
beit, z.B. Vergütungen für die Vollstrek-
kung von Testamenten, für Vermögensver-
waltung und für die Tätigkeit. als Auf-
sichtsratsmitglied.

(2) Einkünfte nach Absatz 1 sind auch dann steuer-
pflichtig, wenn es sich nur um eine vorübergehende
Tätigkeit handelt,

(3) Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit
gehört auch der Gewinn, der bei der Veräußerung
des der selbständigen Arbeit dienenden Vermögens
oder bei der Aufgabe der Tätigkeit erzielt wird.
Veräußerungsgewinn ist der Betrag, um den der
Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungs-
kosten den Wert des Vermögens übersteigt, der
nach $4Abs.1 für den Zeitpunkt der Veräußerung
ermittelt wird. $ 16 Abs.3 ist entsprechend anzu-
wenden. Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der

Veräußerungsgewinn denBetrag von 10000Deutsche
Mark übersteigt. Die Einkommensteuer vom Ver-
äußerungsgewinnwird auf Antrag ermäßigt oder
erlassen, wenn der Steuerpflichtige das veräußerte
Vermögen innerhalb der letzten drei Jahre vor der
Veräußerung erworben und infolge des Erwerbs
Erbschaftsteuer entrichtet hat.

(4) Bei der Ermittlung des Einkommens werden
5 vom Hundert der Einnahmen aus freier Berufs-
tätigkeit, höchstens jedoch 1200Deutsche Mark jähr-
lich, abgesetzt, wenn die Einkünfte aus der freien
Berufstätigkeit die anderen Einkünfte überwiegen.

d) Nichtselbständige Arbeit
($2Abs.3Ziff.4)

$ 19
Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit

gehören
1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen
und andereBezügeund Vorteile, die für eine
Beschäftigung im öffentlichen oder privaten
Dienst gewährt werden;

2. Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisen-
gelder und andere Bezüge und Vorteile aus
früheren Dienstleistungen.

Es ist gleichgültig, ob es sich um laufende oder
um einmalige Bezüge handelt und ob ein Rechts-
anspruch auf sie besteht.

e) Kapitalvermögen
($ 2 Abs. 3 Ziff. 5)

$ 20
(1) Zu den Einkünften aus

gehören
Kapitalvermögen

1. Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen, Aus-
beuten und sonstige Bezüge aus Aktien,
Kuxen, Genußscheinen, Anteilen an Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung, an
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
und Kolonialgesellschaften, aus Anteilen
an der Reichsbank, der Bank deutscher Län-
der, den Landeszentralbanken und berg-
bautreibenden Vereinigungen, die die
Rechte einer juristischen Person haben;

2. Einkünfte aus der Beteiligung an einem
Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter;

3. Zinsen ausHypothekenund Grundschulden
und Renten aus Rentenschulden.Bei Til-
gungshypotheken und Tilgungsgrundschul-
den ist nur der Teil der Zahlung steuer-
pflichtig, der als Zins auf den jeweiligen
Kapitalrest entfällt;

4. Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen
jeder Art, z. B. aus Darlehen, Anleihen,
Einlagen und Guthaben bei Sparkassen,
Banken und anderen Kreditanstalten;

3. Diskontbeträge von Wechseln und Anwei-
sungeneinschließlichder Schatzwechsel.
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(2) Zu den Einkünften aus
gehören auch

Kapitalvermögen

1. besondere Entgelte oder Vorteile, die
neben den in Absatz 1 bezeichneten Ein-
künften oder an deren Stelle gewährt
werden;

. Einkünfte aus der Veräußerung von Divi-
dendenscheinen, Zinsscheinen und son-
sligen Ansprüchen, wenn die dazugehöri-
gen Aktien, Schuldverschreibungen oder
sonstigen Anteile nicht mitveräußert wer-
den.

(3) Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2
bezeichneten Art zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbstän-
diger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung
gehören, sind sie diesen Einkünften zuzurechnen.

f}Vermietung und Verpachtung
($ 2 Abs. 3 Ziff. 6)
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(1) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

sind
1. Einkünfte aus Vermietung und Verpach-

tung von unbeweglichem Vermögen, ins-
besondere von Grundstücken, Gebäuden,
Gebäudeteilen, Schiffen, die in ein Schiffs-
register eingetragen sind, und Rechten, die
den Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstücke unterliegen (z.B. Erbbau-
recht, Erbpachtrecht, Mineralgewinnungs-
recht);

. Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung von Sachinbegriffen, insbesondere von
beweglichem Betriebsvermögen;
Einkünfte aus zeitlich begrenzter Überlas-
sung von Rechten, insbesondere von schrift-
stellerischen, künstlerischen und gewerb-
lichen Urheberrechten, von gewerblichen
Erfahrungen und von Gerechtigkeiten und
Gefällen;

. Einkünfte aus der Veräußerung von Miet-
und Pachtzinsforderungen, auch dann, wenn
die Einkünfte im Veräußerungspreis von
Grundstücken enthalten sind und die Miet-
oder Pachtzinsen sich auf einen Zeitraum
beziehen, in dem der Veräußerer noch Be-
sitzer war.

(2) Zu den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung gehört auch der Nutzungswert der Woh-
nung im eigenenHaus oder der Nutzungswerteiner
dem Steuerpflichtigen ganz oder teilweise unent-
geltlich überlassenenWohnung einschließlich der
zugehörigen sonstigen Räume und Gärten.

(3) Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2 be-
zeichneten Art sind Einkünften aus anderen Ein-
kunftsarten zuzurechnen, soweit sie zu diesen
gehören.

: Bonn, den 15.Oktober 1960 807

g) Sonstige Einkünfte
($2Abs.3Ziff.7)

$22
Arten der sonstigen Einkünfte

SonstigeEinkünfte sind
1. Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, so-

weit sie nicht zu den in $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6
bezeichneten Einkunftsarten gehören. Werden
die Bezüge freiwillig oder einer gesetzlich
unterhaltsberechtigtenPerson gewährt, so sind
sie nicht dem Empfänger zuzurechnen,wenn
der Geber unbeschränkt steuerpflichtig ist. Zu
den in Satz 1 bezeichneten Einkünften gehören
auch
a) Leibrenten insoweit, als in den einzelnen

Bezügen Einkünfte aus Erträgen des Ren-
tenrechts enthalten sind. Als Ertrag des
Rentenrechtsgilt für die gesamteDauer des
Rentenbezugs der Unterschied zwischen
dem Jahresbetrag der Rente und dem Be-
trag, der sich bei gleichmäßiger Verteilung
des Kapitalwerts der Rente auf ihre vor-
aussichtliche Laufzeit ergibt; dabei ist der
Kapitalwert nach dieser Laufzeit zu berech-
nen. Der Ertrag des Rentenrechts (Ertrags-
anteil) ist aus der nachstehenden Tabelle
zu entnehmen:

Bei Beginn Bei Beginn Bei Beginn
der Rente Er- der Rente Er- der Rente Er-
vollendetes trags- vollendetes trags- vollendetes trags-
Lebensjahr anteil Lebensjahr anteil Lebensjahr anteil
des Renten- des Renten- des Renten-
berechtigten inv.H. berechtigten inv.H. berechtigten inv.H.

0 63 39 43 64 21
1bis 3 64 40 42 65 20
4bis 5 63 41 bis 42 41 66 19
6bis 8 62 43 40 67 18
9 bis 10 61 44 39 68 17
11bis 12 60 45 38 69 16
13bis 14 59 46 37 70 bis 71 15
15bis 16 58 47 36 72 14
17bis 18 57 48 bis 49 35 73 13
19bis 20 56 50 34 74 12

21 55 51 33 75 bis 76 11
22 bis 23 54 52 32 77 10
24 bis 25 53 53 3 78 bis 79 9

26 52 54 30 80 8
27 bis 28 51 55 29 81 bis 82 7
29 bis 30 50 56 28 83bis 84 6

3 49 57 27 85 bis 86 5
32 48 58 26 87 bis 89 4

33 bis 34 47 59 bis 60 25 90 bis 92 3
35 46 61 24 93 bis 98 2

36 bis 37 45 62 23 ab 99 1
38 44 63 22

Die Ermittlung des Ertrags aus Leibrenten,
die vor dem1. Januar 1955 zu laufen be-
gonnen haben, und aus Renten, deren Dauer
von der Lebenszeit mehrerer Personen oder
einer anderen Person als des Rentenberech-
tigten abhängt, sowie aus Leibrenten, die
auf eine bestimmte Zeit beschränkt sind,
wird durch eine Rechtsverordnung bestimmt;
Einkünfte aus Zuschüssen und sonstigen
Vorteilen, die als wiederkehrende Bezüge
gewährt werden;
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2. Einkünfte aus Spekulationsgeschäftenim Sinn
des $ 23;

3. Einkünfte aus Leistungen, soweit sie weder zu
anderen Einkunftsarten ($ 2 Abs. 3 Ziff. 1
bis 6) noch zu den Einkünften im Sinn der
Ziffer 1 oder 2 gehören, z.B. Einkünfte aus ge-
legentlichen Vermittlungen und aus der Ver-
mietung beweglicher Gegenstände, Solche Ein-
künfte sind nicht steuerpflichtig, wenn sie
weniger als 500 Deutsche Mark im Kalender-
jahr betragen haben. Übersteigen die Wer-
bungskosten die Einnahmen, so darf der über-
steigende Betrag bei Ermittlung des Einkom-
mens nicht ausgeglichen werden ($ 2 Abs. 2).

&23
Spekulationsgeschäfte

(1) Spekulationsgeschäfte($22Ziff. 2) sind
1. Veräußerungsgeschäfte, bei denen der Zeit-

raum zwischen Anschaffung und Veräuße-
rung beträgt:
a) bei Grundstücken und Rechten, die den

Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstückeunterliegen(z.B. Erb-
baurecht, Erbpachtrecht, Mineralgewin-
nungsrecht), nicht mehr als zwei Jahre,

b) bei anderen Wirtschaftsgütern, insbe-
sondere bei Wertpapieren, nicht mehr
als sechs Monale;

2. Veräußerungsgeschäfte, bei denen die Ver-
äußerung der Wirtschaftsgüter früher er-
folgt als der Erwerb.

(2) Außer Ansatz bleiben die Einkünfte aus der
Veräußerungvon

1. Schuld- und Rentenverschreibungen von
Schuldnern, die Wohnsitz, Geschäftsleitung
oder Sitz im Inland haben, es sei denn, daß
bei ihnen neben der festen Verzinsung ein
Recht auf Umtausch in Gesellschaftsanteile
(Wandelanleihen) oder eine Zusatzverzin-
sung, die sich nach der Höhe der Gewinn-
ausschültung des Schuldners richtet, ein-
geräumt ist oder daß sie von dem Steuer-
pfllichtigenim Ausland erworben worden
sind;

2. Forderungen, die in ein inländisches öffent-
liches Schuldbuch eingetragen sind.

(3) Spekulationsgeschäfte liegen nicht vor, wenn
Wirtschaftsgüter veräußert werden, deren Wert bei
Einkünften im Sinn des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6 an-
zusetzen ist,

(4} Gewinn oder Verlust aus Spekulationsgeschäf-
ten ist der Unterschied zwischen dem Veräußerungs-
preis einerseits und den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten und den Werbungskosten anderer-
seits. Gewinne aus Spekulationsgeschäften bleiben
steuerfrei, wenn der aus Spekulationsgeschäften
erzielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als
1000 Deutsche Mark betragen hat. Verluste aus
Spekulationsgeschäften dürfen nur bis zur Höhe des

Spekulationsgewinns, den der Steuerpflichtige im
gleichen Kalenderjahr erzielt hat, ausgeglichen
werden.

h) Gemeinsame Vorschriften
&24

Zu den Einkünften im Sinn des $ 2 Abs. 3 gehören
auch

1. Entschädigungen, die gewährt worden sind
a) als Ersatz für entgangene oder entgehende

Einnahmen oder
b) für die Aufgabe oder Nichtausübung einer

Tätigkeit, für die Aufgabe einer Gewinn-
beteiligung oder einer Anwartschaft auf
eine solche;

2. Einkünfte aus einer ehemaligen Tätigkeit im
Sinn des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 4 oder aus einem
früheren Rechtsverhältnis im Sinn des $ 2
Abs. 3 Ziff. 5 bis 7, und zwar auch dann, wenn
sie dem Steuerpflichtigen als Rechtsnachfolger
zufließen.

III. Veranlagung
$ 25

Veranlagungszeitraum
(1) Die Einkommensteuer wird nach Ablauf des

Kalenderjahrs (Veranlagungszeitraum) nach dem
Einkommen veranlagt, das der Steuerpflichtige in
diesemVeranlagungszeitraumbezogenhat, soweit
nicht nach $$ 46 und 46a eine Veranlagung unter-
bleibt.
(2) Hat die Steuerpflichtnichtwährenddesvollen

Veranlagungszeitraums bestanden, so wird das
während der Dauer der Steuerpflicht bezogene Ein-
kommen zugrunde gelegt. In diesem Fall kann die
Veranlagung bei Wegfall der Steuerpflicht sofort
vorgenommenwerden.

$ 26
Veranlagung von Ehegatten

(1) Ehegatten, die beide unbeschränkt steuer-
pflichtig sind und nicht dauerndgetrenntleben und
bei denen diese Voraussetzungen im Veranlagungs-
zeitraum mindestens vier Monate bestanden haben,
können zwischen getrennter Veranlagung ($ 26a)
und Zusammenveranlagung ($ 26b) wählen,

(2) Ehegatten werden getrennt veranlagt, wenn
einer der EhegattengetrennteVeranlagung wählt.
Ehegatten werden zusammen veranlagt, wenn beide
Ehegatten Zusammenveranlagung wählen. Die zur
Ausübung der Wahl erforderlichen Erklärungen sind
beim Finanzamt schriftlich oder zu Protokoll abzu-
geben.

(3) Werden die nach Absatz 2 erforderlichen Er-
klärungen nicht abgegeben, so wird unterstellt, daß
die Ehegatten die Zusammenveranlagung wählen.
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8 26a
GeirennteVeranlagungvon Ehegatten

(1) Bei getrennter Veranlagung von Ehegatten in
den in $ 26 bezeichneten Fällen sind jedem Ehe-
gatten die von ihm bezogenen Einkünfte zuzurech-
nen. Einkünfte cines Ehegalten sind nicht allein
deshalb zum Teil dem anderen Ehegatten zuzurech-
nen, weil dieser bei der Erzielung der Einkünfte
mitgewirkt hat. Bei der Ermittlung der Einkommen
der Ehegatten bleiben Minderungen des Einkom-
mens des einen Ehegalten, die sich aus Vereinbarun-
gen unter den Ehegatten herleiten, insoweit außer
Betracht, als ihnen nicht Erhöhungen des Einkom-
mens des anderen Ehegatten gegenüberstehen.

(2) Die Sonderausgaben der Ehegatten im Sinn
der $$ 10 und 10b sind, soweit sie die Summe der
bei der Veranlagung jedes Ehegattenmindestens
anzusetzenden Pauschbelräge ($ 10c) übersteigen,
im Rahmen der bei einer Zusammenveranlagung
der Ehegatten in Betracht kommenden Höchst-
beträge je zur Hälfte bei den Veranlagungen der
Ehegatten zu berücksichtigen, wenn sie nicht eine
andere Aufteilung beantragen.
(3) Die als außergewöhnliche Belastung im Sinn

der 8$ 33 und 33a bei den Veranlagungen der Ehe-
gatten vom Einkommen abzuziehenden Beträge sind
insgesamt in Höhe des bei einer Zusammenveran-
lagung der Ehegatten in Betracht kommenden Be-
trags zu berücksichtigen. Für die Aufteilung gilt
Absatz 2 entsprechend.

(4) Die Anwendung der $$ 10a und 10d für den
Fall des Übergangs von der getrennten Veranlagung
zur Zusammenveranlagung und von der Zusammen-
veranlagung zur getrennten Veranlagung, wenn bei
beiden Ehegatten nicht entnommene Gewinne oder
nicht ausgeglichene Verluste vorliegen, wird durch
Rechtsverordnung geregelt.

8 26b
Zusammenveranlagung von Ehegatten

Die Zusammenveranlagung von Ehegatten wird
nach Maßgabe des in $ 32a Abs. 2 festgelegten Ver-
fahrens vorgenommen. Bei der Zusammenveranla-
gung sind die Einkünfte der Ehegatten zusammen-
zurechnen. Bei der Ermitilung des Einkommens der
Ehegatten bleiben Minderungen des Einkommens
außer Betracht, soweit sie sich aus Vereinbarungen
unter denEhegattenherleiten.

$ 27
Zusammenveranlagung mit Kindern

ihm Kinderfreibeträge nach $ 32 Abs. 2 Ziff. 1 zu-
stehen, werden zusammen veranlagt, solange er und
die Kinder unbeschränktsteuerpflichtigsind.
(2) Bei der Zusammenveranlagung sind die Ein-

künfte des Steuerpflichtigen und der Kinder zu-
sammenzurechnen.
(3) Einkünfte der Kinder aus nichtselbständiger

Arbeit ($ 2 Abs.3 Ziff. 4) scheiden bei der Zu-
‚sammenveranlagung aus,
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(4) Steht im Fall der getrennten Veranlagung von
Ehegatten nach $$ 26, 26a beiden Ehegatten für
dasselbeKind ein Kinderfreibetragnach$ 32Abs. 2
Ziff. 1 und Ziff. 4 letzter Satz jeweils zur Hälfte zu
undhabenbeideEhegattendasRechtund die Pflicht,
für die Person des Kindes zu sorgen, so ist das
Kind mit jedem Ehegatten zusammen zu veranlagen.
Dabei sind die mit den Einkünften der Ehegatten
zusammenzurechnenden Einkünfte des Kindes je zur
Hälfte bei den Veranlagungen der Ehegatten zu
berücksichtigen.

$ 28
Besteuerung bei fortgesetzter Gütergemeinschaft
Bei fortgesetzter Gütergemeinschaftgelten Ein-

künfte, die in das Gesamtgut fallen, als Einkünfte
des überlebenden Ehegatten, wenn dieser unbe-
schränktsteuerpflichtigist.

$ 29
Durchschnittsätze

(1) Durchschnittsätze können durch Rechtsverord-
nung aufgestellt werden

1. für die Ermittlung des Gewinns aus Land-
und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb
oder aus selbständiger Arbeit;

2. für die Ermittlung des Überschussesder
Einnahmen über die Werbungskosten bei
Vermietungund Verpachtung.

(2) Die aufgestellten Durchschnittsätze sind zu-
grunde zu legen

1. der Gewinnermittlung, wenn
a) der Steuerpflichtigenicht zur Führung

von Büchernverpflichtetist,
b) ordnungsmäßige Bücher nicht geführt

werden oder die Bücher sachliche Un-
richligkeit vermutenlassenund

c) der Umsatz die durch Rechtsverordnung
zu bestimmende Grenze nicht übersteigt;

2. der Ermittlung der Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung, wenn die Wer-
bungskosten nicht ordnungsmäßig aufge-
zeichnet werden oder die Aufzeichnungen
sachliche Unrichtigkeit vermuten lassen.

(3) Der Nutzungswert der Wohnung im eigenen
Haus kann in einem Hundertsatz des zuletzt fest-
gestellten Einheitswerts des Grundstücks bemessen
werden. -
{4)Der Steuerpflichtigekann nicht einwenden,

daß die Durchschnittsätze zu hoch festgesetzt seien.

$ 30°)
Besteuerung bei Auslandsbeziehungen

Die Oberfinanzdirektionkann bei Einkünften aus
Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb oder
aus selbständiger Arbeit ohne Rücksicht auf das
ausgewiesene Ergebris die Einkommensteuer in

*) Nach demUrteil des Bundesfinanzhofs vom 7.April 1959— 12/58S -
(Bundessteuerblatt III S. 233) verstößt die Pauschbesteuerung des
$ 30 EStG gegen den Gleichheitsgrundsatz des Artikels 3 GG und
ist deshalb nicht mehr anzuwenden.
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einemPauschbetragfestsetzen,wenn besondereun-
mittelbare oder mittelbare wirtschaftliche Beziehun-
gen des Betriebs zu einer Person, die im Inland
entweder nicht oder nur beschränkt steuerpflichtig
ist, eine Gewinnminderungermöglichen.Die Ober-
finanzdirektion entscheidet nach ihrem Ermessen.

& 31
Pauschbesteuerung

(1) Bei Personen, die durch Zuzug aus dem Aus-
land unbeschränkt steuerpflichtig werden, können
die obersten Finanzbehörden der Länder mit Zu-
stimmung des Bundesministers der Finanzen die
Einkommensteuer bis zur Dauer von zehn Jahren
seit Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht in
einemPauschbetragfestsetzen.
(2) Die Besteuerung der Auslandsbeamten kann

durch Rechtsverordnung abweichend von den allge-
meinenVorschriften geregeltwerden.

IV. Tarif
8 32

Zu versteuernder Einkommensbetrag, Freibeträge
(1) Zu versteuernder Einkommensbetrag ist das

um die nach den Absätzen 2 und 3 in Betracht kom-
menden Freibeträge und um die sonstigen vom
Einkommen abzuziehenden Beträge verminderte
Einkommen.

(2) Kinderfreibeträge
1. Kinderfreibeträge stehen dem Steuerpflich-

tigen für Kinder zu, die im Veranlagungs-
zeitraum mindestens vier Monate das
18.Lebensjahr noch nicht vollendet hatten.

2. Kinderfreibeträgewerden demSteuerpflich-
tigen auf Antrag gewährt
a) für Kinder, die im Veranlagungszeit-

raum mindestens vier Monate das
25. Lebensjahr noch nicht vollendet
hatten und während dieser Zeit
aa) im wesentlichen auf Kosten des

Steuerpflichtigen unterhalten und
für einen Beruf ausgebildet worden
sind oder

bb) Wehrdienst (Ersatzdienst) geleistet
haben, wenn die Berufsausbildung
durch die Einberufung zum Wehr-
dienst unterbrochen worden ist und
der Steuerpflichtige vor der Einbe-
rufung die Kosten des Unterhalts
und der Berufsausbildung im we-
sentlichen getragen hat;

b) für Kinder, die wegen körperlicher oder
geistiger Gebrechen dauernd erwerbs-
unfähig sind, wenn dem Steuerpflichti-
gen für die Kinder ein Kinderfreibetrag
nicht zusteht und die Kinder im Ver-
anlagungszeitraum mindestens vier Mo-
nate im wesentlichen auf Kosten des
Steuerpflichtigen unterhalten worden
sind.

3. Kinder im Sinn der Ziffern 1 und 2 sind
a) eheliche Kinder,
b) eheliche Stiefkinder,
c) für ehelich erklärte Kinder,
d) Adoptivkinder,
e) unehelicheKinder (jedochnur im Ver-

hältnis zur leiblichenMutter),
f) Pflegekinder.

4. Als Kinderfreibeträgesind abzuziehen
für das erste Kind

900 Deutsche Mark,
für das zweite Kind

1680 Deutsche Mark,
für jedes weitere Kind

1800 Deutsche Mark.
Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen
des $ 26 Abs. 1 vorliegen, erhalten für
dasselbe Kind den Kinderfreibetrag nur
einmal. Werden sie nach $$ 26, 26a ge-
trennt veranlagt, so erhält jeder. Ehegatte
den Kinderfreibetrag zur Hälfte, soweit
nicht ein Kinderfreibetrag nur einem Ehe-
gatten zusteht oder zu gewähren ist.

(3) BesondereFreibeträge
1. Bei Steuerpflichtigen, auf die $ 32a Abs. 2

und 3 keine Anwendung findet und die
nicht nach $$ 26, 26a getrennt veranlagt
werden, ist ein Sonderfreibetrag
a) von 840 Deutsche Mark abzuziehen,

wenn sie mindestens vier Monate vor
dem Ende des Veranlagungszeitraums
das 50. Lebensjahr vollendet hatten,
oder

b) von 1200 Deutsche Mark abzuziehen,
wenn bei ihnen mindestens ein Kinder-
freibetrag vom Einkommen abgezogen
wird.

2. Bei Steuerpflichtigen, die mindestens vier
Monate vor dem Ende des Veranlagungs-
zeitraums das 70. Lebensjahr vollendet
hatten, ist ein Altersfreibetrag von 360
Deutsche Mark abzuziehen. Bei Ehegatten,
die nach $$ 26, 26b zusammen veranlagt
werden und beide mindestens vier Monate
vor dem Ende des Veranlagungszeitraums
des 70. Lebensjahr vollendet hatten, erhöht
sich der Altersfreibetrag auf 720Deutsche
Mark.

8 32a
Tarif

(1) Die zu veranlagende Einkommensteuer ergibt
sich, vorbehaltlich der $$ 34, 34b und 34c, aus der
diesem Gesetz beigefügten Anlage (Einkommen-
steuertabelle) *).

(2) Bei Ehegatten, die nach $$ 26, 26b zusammen
veranlagt werden, ist die Einkommensteuer in der
Weise zu ermitteln, daß die Einkommensteuer von
der Hälfte des zu versteuernden Einkommensbetrags
nach Absatz 1 errechnet und der sich ergebende
Betrag sodann verdoppelt wird.

*) Hier nicht abgedruckt; vgl. Bundesgesetzbl. 1958I S. 492 ff.



(3) Absatz 2 gilt auch bei verwitweten Personen,
die im Zeitpunkt des Todes ihres Ehegatten von
diesemnicht dauerndgetrenntgelebthaben,

1. in dem Veranlagungszeitraum, in dem der
Ehegatte verstorben ist und in dem folgen-
den Veranlagungszeitraum;

2. wenn ihnen für den Veranlagungszeitraum
ein Kinderfreibetrag für ein Kind zusteht
oder auf Antrag zu gewähren ist, das aus
der Ehe mit dem Verstorbenen hervorge-
gangen ist oder für das den Ehegatten auch
in dem Veranlagungszeitraum, in dem der
Ehegalte verstorben ist, ein Kinderfrei-
betrag (Kinderermäßigung) zustand oder
auf Antrag zu gewährenwar.

$ 33
Außergewöhnliche Belastungen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangs-
läufig größere Aufwendungen als der überwie-
genden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher
Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensver-
hältnisse und gleichen Familienstands (außer-
gewöhnliche Belastung), so wird auf Antrag die
Einkommensteuer dadurch ermäßigt, daß der Teil
der Aufwendungen, der die dem Steuerpflichtigen
zumutbare Eigenbelastung übersteigt, vom Einkom-
men abgezogen wird. Die Höhe der zumutbaren
Eigenbelastung ist nach der Höhe des Einkommens
und nach dem Familienstand zu staffeln,;,das Nähere
wird durch Rechtsverordnung bestimmt.
(2) Aufwendungen erwachsen dem Steuerpflichti-

gen zwangsläufig, wenn er sich ihnen aus recht-
lichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht
entziehen kann und soweit die Aufwendungen den
Umständennach notwendig sind und einen ange-
messenen Betrag nicht übersteigen. Aufwendungen,
die zu den Betriebsausgaben, Werbungskosten oder
Sonderausgaben gehören, bleiben dabei außer Be-
tracht.

8 33a
Außergewöhnliche Belastung in besonderen Fällen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangs-
läufig ($ 33 Abs. 2) Aufwendungen für den Unter-
halt und eine etwaige Berufsausbildung von
Personen, für die der Steuerpflichtige keinen Kinder-
freibetrag erhält, so wird auf Antrag die Ein-
kommensteuer dadurch ermäßigt, daß die Auf-
wendungen, höchstens jedoch ein Betrag von 900
Deutsche Mark im Kalenderjahr für jede unter-
haltene Person, vom Einkommen abgezogen wer-
den. Voraussetzung ist, daß die unierhaltene Person
kein oder nur ein geringes Vermögen.besitzt. Hat
die unterhaltene Person andere Einkünfte oder Be-
züge, die zur Bestreitung des Unterhalts bestimmt
oder geeignet sind, so vermindert sich der Betrag
von 900 Deutsche Mark um den Betrag, um den
diese Einkünfte und Bezüge den Betrag von 900
Deutsche Mark übersteigen. Werden die Auf-
wendungen für eine unterhaltene Person von
mehreren Steuerpflichtigen getragen, so wird bei
jedem der Teil des sich hiernach ergebenden Be-
trags abgezogen, der seinem Anteil am Gesamt-
betrag der Leistungen entspricht.
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(2) In den Fällen des Absatzes 1 erhöht sich auf
Antrag der Betrag von 900 Deutsche Mark um
900 Deutsche Mark im Kalenderjahr, wenn dem
Steuerpflichtigen für die auswärtige Unterbringung
einer in der Berufsausbildungbefindlichen unter-
haltenenPersonAufwendungenerwachsen.Absatz 1
Satz 4 ist entsprechendanzuwenden.Für ein Kind,
für das der Steuerpflichtigeeinen Kinderfreibetrag
erhält,wird auf Antrag einBetrag von 900Deutsche
Mark vom Einkommen abgezogen, wenn im übrigen
die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen. Ehe-
gatten, bei denen die Voraussetzungen des $ 26
Abs. 1 vorliegen. erhalten für dasselbe Kind den
Betrag von 900 Deutsche Mark nur einmal.
(3) Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwen-

dungen durch die Beschäftigung einer Hausgehilfin,
so wird auf Antrag die Einkommensteuer dadurch
ermäßigt,daß die Aufwendungen,höchstensjedoch
ein Betrag von 900 Deutsche Mark im Kalenderjahr,
vom Einkommenabgezogenwerden,wenn

1. zum Haushalt des Steuerpflichtigenmin-
destens drei Kinder gehören, die das
18.Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
oder

2. zum Haushalt des Steuerpflichtigenmin-
destens zwei Kinder gehören, die das
18.Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
und
a) der Steuerpflichtige verheiratet ist, von

seinemEhegattennichtdauerndgetrennt
lebt und beide Ehegatten erwerbstätig
sind, oder

b) der Steuerpflichtige unverheiratet und
erwerbstätig ist,

oder
3. der Steuerpflichtigeoder sein nichtdauernd

getrennt lebender Ehegatte das 60. Lebens-
jahr vollendet hat
oder

4. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd
getrennt lebender Ehegatte oder ein zu
seinemHaushalt gehörigesKind oder eine
andere zu seinem Haushalt gehörige unter-
haltenePerson,für die eine Ermäßigung
nach Absatz 1 gewährt wird, nicht nur vor-
übergehend körperlich hilflos oder schwer
körperbeschädigt ist oder die Beschäftigung
eine Hausgehilfin wegen Krankheit einer
der genannten Personen erforderlich ist.

Eine Steuerermäßigungfür mehr als eine Haus-
gehilfin steht dem Steuerpflichtigennur zu, wenn
zu seinem Haushalt mindestens fünf Kinder ge-
hören, die das 18.Lebensjahr noch nicht vollendet
haben. Ehegatten,bei denen die Voraussetzungen
des $ 26 Abs. 1 vorliegen, erhalten den Betrag von
900DeutscheMark nur einmal.

(4) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die
in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzun-
gen nicht vorgelegen haben, ermäßigen sich die in
den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Beträge von
900 Deutsche Mark um je ein Zwölftel.

(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 und der
Absätze 2 und 3 kann wegen der in diesen Vor-
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schriften bezeichneten Aufwendungen der Steuer-
pflichtige eine Steuerermäßigung nach $ 33 nicht in
Anspruch nehmen.
(6) Wegen der außergewöhnlichen Belastungen

von körperbeschädigtenPersonen,denenauf Grund
gesetzlicher Vorschriften Beschädigtenversorgung
zusteht, sind durch Rechtsverordnung Pauschbeträge
festzusetzen. Diese sind nach dem Grad der Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit zu staffeln. In die pau-
schale Festsetzung können auch die diesen Personen
wegen ihrer Körperbeschädigung erwachsenden
Werbungskosten und Sonderausgaben einbezogen
werden. Die Regelung kann auch auf andere Grup-
pen von ähnlichen Fällen ausgedehnt werden, so-
weit bei diesen übersichtliche Verhältnisse gegeben
sind, die eine einheitliche Beurteilung ermöglichen.

8 34
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften
(1) Sind in dem Einkommen außerordentliche Ein-

künfte enthalten, so ist auf Antrag die Einkommen-
steuer für die außerordentlichen Einkünfte auf 10
bis 30vom Hundert der außerordentlichen Einkünfte
zu bemessen. Auf die
Einkommensteuertabelle anzuwenden.

(2) Als außerordentliche Einkünfte im Sinn des
Absatzes 1 kommen nur in Betracht

1. Veräußerungsgewinne im Sinn der $$ 14,
16,17und 18Abs. 3;

2. Entschädigungen im Sinn des $ 24 Ziff. 1;
3. Zinsen, die nach $$ 14, 34 und 43 des

Gesetzes über die Ablösung öffentlicher
Anleihen vom 16. Juli 1925 (Reichsge-
setzbl. 1 S. 137) in der Fassung des Gesetzes
zur Änderung und Ergänzung von Vor-
schriften auf dem Gebiet des Finanzwesens
vom 23.März 1934 (Reichsgeseizbl. I S. 232)
bei der Einlösung von Auslosungsrechten
bezogen werden.

(3) Einkünfte, die die Entlohnung für eine Tätig-
keit darstellen, die sich über mehrere Jahre er-
streckt, unterliegen der Einkommensteuer zu den
gewöhnlichen Steuersätzen. Zum Zweck der Ein-
kommensteuerveranlagung können diese Einkünfte
auf die Jahre verteilt werden, in deren Verlauf sie
erzielt wurden, und als Einkünfte eines jeden dieser
Jahre angesehen werden, vorausgesetzt, daß die
Gesamtverteilung drei Jahre nicht überschreitet.

(4) Die Steuersätze nach Absatz 1 sind auf Antrag
bei Steuerpflichtigen mit Einkünften aus nichtselb-
ständigerArbeit oder aus selbständigerArbeit, die
aus einer Berufstätigkeit im Sinn des $ 18 Abs. 1
Ziff. 1 bezogen werden, auf Nebeneinkünfte aus
wissenschaftlicher, künstlerischer oder schriftstelle-
rischer Tätigkeit unter folgenden Voraussetzungen
anzuwenden:

1. Die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
oder die Einkünfte aus der Berufstätigkeit
müssendie übrigen Einkünfte überwiegen;

2. die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künst-
lerischer oder schriftstellerischer Tätigkeit
dürfen nicht zu den Einkünften aus nicht-

selbständigerArbeit gehören und müssen
von den Einkünften aus der Berufstätigkeit
abgrenzbar sein.

Die Steuersätze nach Absatz 1 sind in diesen Fällen
auf die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künst-
lerischer oder schriftstellerischer Tätigkeit anzu-
wenden, die 50 vom Hundert der Einkünfte aus
nichtselbständigerArbeit oder aus der Berufstätig-
keit nicht übersteigen.

$ 34a
Steuerfreiheit

bestimmter Zuschläge zum Arbeitslohn
Die gesetzlichenoder tariflichenZuschlägefür

Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sind steuer-
frei, wenn der Arbeitslohn insgesamt 15000
Deutsche Mark im Kalenderjahr nicht übersteigt.

$ 34b
Steuersätze

bei außerordentlichen Einküniten aus Forstwirtschaft
(1) Wird ein Bestandsvergleich für das stehende

Holz nicht vorgenommen, so sind auf Antrag die
ermäßigten Steuersätze dieser Vorschrift auf Ein-
künfte aus den folgenden Holznutzungsarten anzu-
wenden:

1. Außerordentliche Holznutzungen. Das sind
Nutzungen,die außerhalbdes festgesetzten
Nutzungssaizes (Absatz 4 Ziff. 1) anfallen,
wenn sie aus wirtschaftlichenGründen er-
folgt sind. Bei derBemessungist die außer-
ordentliche Nutzung des laufenden Wirt-
schaftsjahrs um die in den letzten drei
Wirtschaftsjahren eingesparten Nutzungen
(nachgeholte Nutzungen) zu kürzen. Außer-
ordentliche Nutzungen und nachgeholte
Nutzungen liegen nur insoweit vor, als die
um die Holznutzungeninfolge höherer Ge-
wait (Ziffer 2) verminderte Gesamtnutzung
den Nutzungssatz übersteigt;

2. Holznutzungen infolge höherer Gewalt
(Kalamitätsnutzungen). Das sind Nutzun-
gen, die durch Eis-, Schnee-, Windbruch
oder Windwurf, Erdbeben, Bergrutsch, In-
sektenfraß, Brand oder ein anderes Natur-
ereignis, das in seinen Folgen den ange-
führten Ereignissen gleichkommt, verursacht
werden. Zu diesen rechnen nicht die Schä-
den, die in der Forstwirtschaft regelmäßig
entstehen.

(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus den ein-
zelnenHolznutzungsartensind

1. die persönlichen und sachlichen Verwal-
tungskosten, Grundsteuer und Zwangs-
beiträge, soweit sie zu den festen Betriebs-
ausgaben gehören, bei den Einnahmen aus
ordentlichen Holznutzungen und Holz-
nutzungen infolge höherer Gewalt, die
innerhalb des Nutzungssatzes (Absatz 4
Ziff. 1) anfallen, zu berücksichtigen. Sie
sind entsprechend der Höhe der Einnahmen
aus den bezeichneten Holznutzungen auf
diesezu verteilen;



2. die anderen Betriebsausgaben entsprechend
der Höhe der Einnahmen aus allen Holz-
nulzungsarten auf dicse zu verteilen.

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich
1. bei Einkünften aus außerordentlichen Holz-

nutzungen im Sinn des Absatzes 1 Ziff. 1
nach den Steuersätzen des $ 34Abs. 1
Satz 1;

2. bei Einkünften aus nachgeholten Nutzun-
gen im Sinn des Absatzes 1 Ziff. 1 nach dem
durchschnittlichen Steuersatz, der sich bei
Anwendung der Einkommensteuertabelle
auf das Einkommen ohne Berücksichtigung
der Einkünfte aus außerordentlichen Holz-
nulzungen, nachgeholten Nutzungen und
Holzuutzungen infolge höherer Gewalt er-
gibt, mindestens jedoch auf 10 vom Hun-
dert der Einkünfte aus nachgeholten Nut-
zungen;

3. bei Einkünften aus Holznutzungen infolge
höherer Gewalt im Sinn des Absatzes 1
Ziff. 2,
a) soweit sie im Rahmen des Nutzungs-

satzes (Absatz 4 Ziff. 1) anfallen, nach
den Steuersätzen der Ziffer 1,

b) soweit sie den Nutzungssatz über-
steigen, nach den halben Steuersätzen
der Ziffer 1.

(4) Die Steuersätze des Absatzes 3 sind nur unter
den folgenden Voraussetzungen anzuwenden:

1. Auf Grund eines amtlich anerkannten Be-
Triebsgutachtens oder durch ein Betriebs-
werk muß periodisch für zehn Jahre ein
Nutzungssatz festgesetzt sein. Dieser muß
den Nutzungen entsprechen,die unter Be-
rücksichtigung der vollen jährlichen Ertrags-
fähigkeit des Waldes in Festmetern nach-
haltig erzielbar sind;

2. die in einem Wirtschaftsjahr erzielten ver-
schiedenen Nutzungen müssen mengen-
mäßig nachgewiesen werden;

3. wenn eine gesetzliche Verpflichtung be-
steht, Bücher zu führen, müssen diese
ordnungsmäßig geführt werden;

4. SchädeninfolgehöhererGewalt müssenun-
verzüglich nach Feststellung des Schadens-
falls dem zuständigen Finanzamt mitgeteilt
werden.

$ 34c
Steuerermäßigung bei ausländischen Einkünften
(1) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die mit

ihren aus cinem ausländischen Staat stammenden
Einkünften in diesem Staat zu einer der deutschen
Einkommensteuer entsprechenden Steuer herange-
zogen werden, ist die festgesetzte und gezahlte aus-
ländische Steuer auf die deutsche Einkommensteuer
anzurechnen, die auf die Einkünfte aus diesem
Staat entfällt. Die auf diese ausländischen Ein-
künfte entfallende deutsche Einkommensteuer ist in
der Weise zu ermitteln, daß die sich bei derVer-
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anlagung des Einkommens (einschließlich der aus-
ländischenEinkünfte) ergebendedeutscheEinkom-
mensteuer im Verhältnis dieser ausländischen Ein-
künfte zum Gesamtbetrag der Einkünfte aufgeteilt
wird. Die ausländischen Steuern sind nur insoweit
anzurechnen, als sie auf die im Veranlagungszeit-
raum bezogenen Einkünfte entfallen.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Ein-
künfte aus einem ausländischen Staat stammen, mit
dem ein Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung besteht.

(3) Die obersten Finanzbehörden der Länder kön-
nen mit Zustimmung des Bundesministers der Finan-
zen die auf ausländische Einkünfte entfallende deut-
scheEinkommensteuerganz oder zum Teil erlassen
oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn es aus
volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig ist oder
die Anwendung des Absatzes 1 besonders schwierig
ist.

(4) Bei ausländischen Einkünften unbeschränkt
Steuerpflichtiger aus dem Betrieb von Handels-
schiffen im internationalen Verkehr können die
obersten Finanzbehörden der Länder mit Zustim-
mung des Bundesministers der Finanzen und im
Benehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft
die Einkommensteuer in einem Pauschbetrag fest-
setzen. Dabei gelten 50 vom Hundert der Einkünfte
aus dem Betrieb von Handelsschiffen im internatio-
nalen Verkehr als ausländische Einkünfte im Sinn
des Satzes 1; Absatz 2 findet keine Anwendung. An
Stelle der Pauschalierung nach den Sätzen 1 und 2
kann der Steuerpflichtige die Anwendung des Ab-
satzes 1 verlangen.

(5) Absatz 1 ist auf unbeschränkt Steuerpflichtige,
die Angehörige eines fremden Staates sind, nur
anzuwenden, wenn dieser Staat den deutschen
Staatsangehörigen, die in seinem .Gebiet ihren
Wohnsitz haben, eine der Regelung des Absatzes 1
entsprechende Steuervergünstigung gewährt.

(6) Durch Rechtsverordnung können Vorschriften
erlassen werden über

1. den Begriff der ausländischen Einkünfte,
2. die Anrechnung ausländischer Steuern,

wenn die ausländischen Einkünfte aus meh-
reren fremden Staaten stammen,

3. den Nachweis über die Höhe der fest-
gesetzten und gezahlten ausländischen
Steuern,

4. die BerücksichtigungausländischerSteuern,
die nachträglich erhoben oder zurückge-
zahlt werden,

5. die Anrechnung ausländischer Steuern,
wenn ein Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung besteht, jedoch trotz
dieses Abkommens eine Doppelbesteuerung
bestehenbleibt und

6. den Abzug ausländischerSteuernvom Ein-
kommen, die nicht unter Absatz 1 fallen,
vom Gesamtbetrag der Einkünfte.
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V. Entrichtung der Steuer

1. Vorauszahlungen
8 35

Bemessungund Entrichtungder Vorauszahlungen
(1) Der Steuerpflichtige hat am 10. März, 10. Juni,

10. September und 10. Dezember Vorauszahlungen
zu entrichten.

(2) Die Vorauszahlungen bemessen sich grund-
sätzlich nach der Steuer, die sich nach Anrechnung
der Steuerabzugsbeiräge ($ 47 Abs. 1 Ziff. 2) bei der
letzten Veranlagung ergeben hat. Das Finanzamt
kann die Vorauszahlungen der Steuer anpassen,
die sich für den laufenden Veranlagungszeitraum
voraussichtlich ergeben wird.

8$36 und 37
(gestrichen)

2. Steuerabzug vom Arbeitslohn
(Lohnsteuer)

8 38
Erhebung der Lohnsteuer, Lohnsteuerkarte, Haftung

(1) Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Ar-
beitslohn erhoben (Lohnsteuer). Dabei finden die
Vorschriften des $32 mit Ausnahme des Absatzes2
Ziff. 4 Satz3 und die Vorschriften des $32a Abs. 2
und 3 entsprechendeAnwendung.
(2) Die Gemeindebehördehat für die Lohnsteuer-

berechnung dem Arbeitnehmer unentgeltlich eine
Lohnsteuerkarte auszuschreiben. Der Arbeitnehmer
hat die Lohnsteuerkarte seinem Arbeitgeber vor Be-
ginn des Kalenderjahrs oder vor Beginn des Dienst-
verhältnisses auszuhändigen.Der Arbeitgeber hat
die Lohnsteuerkarte während der Dauer des Dienst-
verhältnisses aufzubewahren. Endet das Dienstver-
hältnis vor dem Schluß des Kalenderjahrs, so hat
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Lohnsteuer-
karte zurückzugeben. Das Verfahren hinsichtlich der
Ausschreibung der Lohnsteuerkarten und das Ver-
fahren hinsichtlich der Behandlung der Lohnsteuer-
karten am Schluß des Kalenderjahrs und bei Be-
endigung des Dienstverhältnisses im Laufe des
Kalenderjahrs wird durch Rechtsverordnung ge-
regelt.
(3) Der Arbeitnehmer ist beim Steuerabzugvom

Arbeitslohn Steuerschuldner. Der Arbeitgeber haftet
für die Einbehaltung und Abführung der Lohn-
steuer. Der Arbeitnehmer (Steuerschuldner) wird
nur in Anspruch genommen,

1. wenn der Arbeitgeber den Arbeitslohn
nicht vorschriftsmäßig gekürzt hat oder

2. wenn der Arbeitnehmer weiß, daß der
Arbeitgeber die einbehaltene Lohnsteuer
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat, und
dies dem Finanzamt nicht unverzüglich
mitteilt oder

3. wenn der Arbeitnehmer eine Verpflich-
tung, seine Lohnsteuerkarte berichtigen zu
lassen, nicht rechtzeitig erfüllt oder

4. wenn ein Nachversteuerung nach $ 10
Abs. 2 durchzuführen ist.

$ 39
Jahresarbeitslohn, Jahreslohnsteuer,

Jahreslohnsteuertabelle
(1) Die Lohnsteuer (Jahreslohnsteuer) bemißt

sich nach dem Arbeitslohn, den der Arbeitnehmer
im Kalenderjahr (Erhebungszeitraum) bezogen hat
(Jahresarbeitslohn).Die Jahreslohnsteuerergibt sich
aus der Jahreslohnsteuertabelle. Diese ist auf der
Grundlage der diesem Gesetz beigefügten Anlage
(Einkommensteuertabelle) unter Bildung von Steuer-
klassen durch Rechtsverordnung aufzustellen. Dabei
sind die Pauschbeträgefür Werbungskosten ($ 9a
Ziff. 1) und für Sonderausgaben ($ 10c Ziff. 1), die
Kinderfreibeträge ($32 Abs. 2) und die Sonderfrei-
beträge ($ 32 Abs. 3 Ziff. 1) zu berücksichtigen.
(2) Für die Eintragung der Steuerklasseund der

Zahl der Kinder bei Ausschreibung der Lohnsteuer-
karte sind die Verhältnissezu BeginndesKalender-
jahrs maßgebend, für das die Lohnsteuerkarte aus-
geschrieben wird. Treten bei einem Arbeitnehmer
die Voraussetzungen für eine ihm günstigere
Steuerklasse ein oder erhöht sich die Zahl der zu
berücksichtigenden Kinder, so ist die Lohnsteuer-
karte auf Antrag zu ergänzen.

(3) Die Höhe und die Berechnung der Lohnsteuer
werden in den folgenden Fällen durch Rechisver-
ordnung bestimmt:

1. wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber
keine Lohnsteuerkarte vorlegt;

2. wenn der Arbeitnehmer gleichzeitig in
mehreren Dienstverhältnissen steht;

3. wenn Ehegatten, die nicht dauernd getrennt
leben, beide in einem Dienstverhältnis
stehen;

4. wenn ein Zeitraum, für den der Arbeits-
lohn gezahltwird, nicht festgestelltwerden
kann.

$ 40
Vom Arbeitsiohn abzuziehende Beträge

(1) Auf Antrag des Arbeitnehmers sind für die
Berechnung der Lohnsteuer vom Arbeitslohn abzu-
ziehen

1. Werbungskosten, die bei den Einkünften
aus nichtselbständiger Arbeit zu berück-
sichtigen sind, soweit die Werbungskosten
den in $ 9a Ziff. 1 bezeichneten Pausch-
betrag übersteigen;

2. Sonderausgaben ($$ 10, 10b), soweit sie
den in $ 10c Ziff. 1 bezeichneten Pausch-
betrag übersteigen. Sonderausgabenvon
Ehegatten, die beide Arbeitnehmer sind
und bei denen die Voraussetzungen für
eine Zusammenveranlagung nach $ 26
Abs.1 vorliegen, sind, soweit sie die den
Ehegatten nach $ 10c Ziff. 1 zustehenden



Pauschbeträgeübersteigen,bei jedemEhe-
gatten zur Hälfte zu berücksichtigen, wenn
nicht die Ehegatten eine andere Aufteilung
beantragen;

3. der Altersfreibetrag ($ 32 Abs. 3 Ziff. 2);
4. der Betrag, der nach $$ 33 und 33a

wegen außergewöhnlicherBelastung zu
gewähren ist;
der Verlust bei den Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung, der bei Inan-
spruchnahme der erhöhten Absetzungen
nach $ 7b entsteht.

(2) Das Finanzamt hat die nach Absatz 1 vom
Arbeitslohn abzuziehenden Beträge auf der Lohn-
steuerkarte einzutragen.
(3) Durch Rechisverordnung kann zugelassen

werden, daß das Finanzamt in noch nicht überseh-
baren Fällen die Eintragung nach Absatz 2 vorläufig
vornehmen kann. Außerdem können durch Rechts-
verordnung Vorschriften über die Erstattung und
über die Nachforderung von Lohnsteuer für die
Fälle erlassen werden, in denen sich nach Ablauf
des Kalenderjahrs ergibt, daß die vorläufige Ein-
tragung von der endgültigen Feststellung abweicht;
es kann dabei angeordnet werden, daß geringfügige
AbweichungenaußerBetrachtbleiben.

a

$ 41
Einbehaltung der Lohnsteuer durch den Arbeitgeber

(1) Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer bei jeder
Lohnzahlung für den Arbeitnehmer einzubehalten
und an das Finanzamt abzuführen, in dessen Bezirk
der Betrieb oder Teilbetrieb liegt, in dem der
Arbeitslohn und die Lohnsteuer berechnetund die
Lohnsteuerkarten der Arbeitnehmer aufbewahrt
werden. Durch Rechtsverordnungkann die Abfüh-
rung der Lohnsteuer für Bezüge aus öffentlichen
Kassen anders geregelt werden. Wenn der Arbeits-
lohn ganz oder teilweise aus Sachbezügen ($8) be-
steht und der Barlohn zur Deckung der Lohnsteuer
nicht ausreicht, so hat der Arbeitnehmer dem
Arbeitgeber den zur Deckung der Lohnsteuer erfor-
derlichen Betrag zu zahlen. Unterläßt das der
Arbeitnehmer, so hat der Arbeitgeber einen ent-
sprechenden Teil der Sachbezüge zurückzubehalten
und die Lohnsteuer abzuführen.
(2) Die Höhe der einzubehaltenden Lohnsteuer

richtet sich nach den für den jeweiligen Lohnzah-
lungszeitraum maßgebenden Lohnsteuertabellen.
Diese Lohnsteuertabellen sind aus der Jahreslohn-
steuertabelle abzuleiten. Die Lohnstufen und die
Lohnsteuerhaben zu betragen,wenn der Arbeits-
lohn gezahlt wird

für einen monatlichen Zeitraum,
'/ız desJahresbetrags,

für nicht mehr als einenArbeitstag,
\/ssdesMonatsbetrags,

für volle Arbeitswochen,
%/ssdesMonatsbetrags.

Der Bundesminister der Finanzen hat die danach
maßgebendenLohnsteuertabellenaufzustellen und
bekanntzumachen.
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(3) Ergänzungen der Eintragungen auf der Lohn-
steuerkarte dürfen erst bei der Lohnzahlung berück-
sichtigt werden, bei der die ergänzte Lohnsteuer-
karte dem Arbeitgeber vorliegt.

$ 42
Lohnsteuer-Jahresausgleich

(1) Übersteigt die im Laufe des Kalenderjahrs
einbehaltene Lohnsteuer die auf den Jahresarbeits-
lohn entfallende Jahreslohnsteuer, so wird der
Unterschiedsbetraggegenüberder Jahreslohnsteuer
erstattet (Lohnsteuer-Jahresausgleich). Ein Lohn-
steuer-Jahresausgleich wird nicht durchgeführt,
wenn der Arbeitnehmer zu veranlagen ist.
(2) Das Verfahren zur Durchführung des Lohn-

steuer-Jahresausgleichswird durch Rechtsverord-
nung geregelt. Dabei kann insbesondere bestimmt
werden,

1. daß in gewissen Gruppen von Fällen
der Lohnsteuer-Jahresausgleich nicht vom
Finanzamt, sondern innerhalb einer be-
stimmtenFrist vom Arbeitgeber durchge-
führt wird;

2. daß der Lohnsteuer-Jahresausgleichvom
Arbeitnehmer auch zur nachträglichen Gel-
tendmachung vom Arbeitslohn abzuziehen-
der Beträgeoder einer günstigerenSteuer-
klasse oder einer höheren Zahl der zu
berücksichtigendenKinder beantragt wer-
den kann;

3. daß der Lohnsteuer-Jahresausgleich beim
Finanzamt nur innerhalb einer bestimmten
Frist beantragt werden kann;

4. daß für Ehegatten, die beide Einkünfte aus
nichtselbständigerArbeit bezogen haben
und bei denen die Voraussetzungen für
eine Zusammenveranlagung nach $ 26
Abs. 1 vorliegen, ein gemeinsamerLohn-
steuer-Jahresausgleich durchgeführt wird.

$ 42a
Bemessung der Lohnsteuer nach Vomhundertsätzen

(1) Zum Zweck der Vereinfachung des Verfahrens
kann durch Rechtsverordnung

1. angeordnet werden, daß sich die Lohn-
steuer für sonstige, insbesondere einmalige
Bezüge (z. B. Tantiemen, Gratifikationen),
die der Arbeitnehmer neben dem laufen-
den Arbeitslohn erhält, nach Vomhundert-
sätzen (Pauschsteuersätzen) der sonstigen
. Bezüge bemißt. Dabei sind die Vomhun-
dertsätze unter Berücksichtigung der Vor-
schriften des $ 39 nach der Höhe des vor-
aussichtlichen Jahresarbeitslohns und dem
Familienstand zu staffeln;

2. zugelassen werden, daß auf Antrag des
Arbeitgebers bei bestimmten sonstigen,
insbesondere einmaligen Bezügen, die der
Arbeitgeber in einer größeren Zahl von
Fällen gewährt, die Lohnsteuer nach einem
Vomhundertsatz (Pauschsteuersatz)erho-
ben wird, der sich für diese Bezüge unter
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Berücksichtigung der Vorschriften des $ 39
im Durchschnittergibt. Voraussetzungist,
daß der Arbeitgeber die Lohnsteuer über-
nimmt. Die bezeichneten Bezüge und die
davon erhobene Lohnsteuer bleiben bei
einer Veranlagung zur Einkommensteuer
und beim Lohnsteuer-Jahresausgleich außer
Betracht.

(2) Das Finanzamt kann zulassen, daß die Lohn-
steuer nacheinemunter Berücksichtigungder Vor-
schriften des $ 39 zu ermittelnden Vomhundertsatz
(Pauschsteuersatz) erhoben wird,

1. wenn in anderen als den in Absatz 1 Ziff. 2
bezeichneten Fällen von einem Arbeitgeber
sonstige, insbesondere einmalige Bezüge
in einer größeren Zahl von Fällen gewährt
werdenoder

2. wenn in einer größeren Zahl von Fällen
Lohnsteuer vom Arbeitgeber nachzuerhe-
ben ist, weil er den Steuerabzug vom
Arbeitslohn nicht oder in zu geringerHöhe
vorgenommen hat, oder

3. wenn Bezüge an kurzfristig beschäftigte
Arbeitnehmer gezahlt werden.

In denFällen der Ziffern 1und 2 ist Voraussetzung,
daß eine Berechnung der Lohnsteuer nach $ 39
schwierig ist oder einen unverhältnismäßigen
Arbeitsaufwand erfordern würde. Die Anwendung
des Verfahrenskann davon abhängiggemachtwer-
den,daßder Arbeitgeberdie Lohnsteuerübernimmt
und daß die Bezüge und die davon einbehaltene
Lohnsteuerbei einer Veranlagung und beim Lohn-
steuer-Jahresausgleichaußer Betrachtbleiben.

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

$ 43
SteuerabzugspälichtigeKapitalerträge

(1) Bei den folgenden inländischenKapitalerträ-
gen wird die Einkommensteuerdurch Abzug vom
Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer)erhoben:

1. Gewinnanteilen(Dividenden),Zinsen,Aus-
beuten und sonstigen Bezügen aus Aktien,
Kuxen, Genußscheinen, Anteilen an Ge-
sellschaftenmit beschränkterHaftung, an
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
und Kolonialgesellschaften,aus Anteilen
an der Reichsbankund an bergbautreiben-
den Vereinigungen, die die Rechte einer
juristischen Person haben. Dazu gehören
nicht Gewinnanteile und sonstige Bezüge
im Sinn des $ 3b und nicht Zinsen aus
Wandelanleihen und Gewinnobligationen,
soweit sie unter Ziffer 3 oder 5 fallen;

2. Einkünften aus der Beteiligung an einem
Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter;

3. Zinsen aus im Geltungsbereichdes Grund-
gesetzesoder in Berlin (West) nach dem
20. Juni 1948— in Berlin (West) nach dem
24. Juni 1948— und vor dem 1.April 1952
ausgegebenen Industrieobligationen und

vor dem 1.April 1952ausgegebenenWan-
delanleihen und Gewinnobligationen. Die
Vorschrift des $ 3a Abs. 1 Ziff. 3 letzter
Satz bleibt unberührt;

4. Zinsen aus nach dem 31. März 1952 aus-
gegebenen festverzinslichen Schuldver-
schreibungen und Schatzanweisungen der
Länder, Gemeinden und Gemeindever-
bände, wenn die Zinsen nicht nach $ 3a
Abs. 1Ziff. 2 Buchstabe b oder Ziff. 4 steuer-
frei sind, unter folgenden Voraussetzungen:
a) Die Wertpapiere dürfen bis zur Dauer

von einschließlich drei Jahren nicht
kündbar und nicht rückzahlbar sein,

b) nach den Anleihebedingungendarf die
Laufzeit der Wertpapiere zu den bei
der Ausgabe vorgesehenenZinsbedin-
gungen für die Dauer von weniger als
drei Jahren nicht geändertwerden;

5. Zinsenaus anderenim Geltungsbereichdes
Grundgesetzes oder in Berlin (West) nach
dem 31.März 1952ausgegebenenfestver-
zinslichen Wertpapieren (einschließlich der
Wandelanleihen und Gewinnobligationen)
unter folgendenVoraussetzungen:
a) Die Wertpapiere müssen spätestens

innerhalb eines Jahres nach der Aus-
gabe zum Handel an einer Börse im

, GeltungsbereichdesGrundgesetzesoder
in Berlin (West) zugelassenwerden,

b) die Wertpapiere dürfen auf die Dauer
von mindestensfünf Jahren nicht künd-
bar und nicht rückzahlbarsein,

c) nach den Anleihebedingungendarf die
Laufzeit der Wertpapiere zu den bei
der Ausgabe vorgesehenenZinsbedin-
gungen für die Dauer von fünf Jahren
nicht geändertwerden.

Diese Vorschrift bezieht sichnicht auf Zin-
sen, die nach $ 3a steuerfrei sind. Die in
Buchstabea bezeichneteVoraussetzunggilt
nicht für festverzinslicheWertpapiere, die
nach $ 33 des Gesetzesüber die Investi-
tionshilfe der gewerblichenWirtschaft zum
Börsenhandelnicht zugelassensind.

Die Vorschriften des $ 3a Abs.2 und 3 gelten für
Anleihen im Sinn der Ziffern 3 bis 5 entsprechend.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff. 4 und 5
gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinn des Ab-
satzes 1 Ziff. 4 und 5, die vor dem 1.Januar 1955
ausgegebenworden sind.
(3) SteuerabzugspflichtigeKapitalerträgesindauch

besondereEntgelteoder Vorteile, die nebenden in
Absatz 1 bezeichneten Kapitalerträgen oder an
derenStelle gewährtwerden.

(4) Kapitalerträge sind als inländische anzusehen,
wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung
oder Sitz im Inland hat.
(5) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff.3 bis 5

und des Absatzes 2 gelten nicht für Zinsen aus
Anleihen, die im Saarland ausgegeben worden sind.



$ 44
Bemessung und Entrichtung derKapitalertragsteuer

(1) Die Kapitalertragsteuer beträgt
1. in den Fällen des $ 43

Abs. 1 Ziff.1 und 2
2. in den Fällen des $ 43

Abs. 1 Ziff. 3 bis 5

25 vom Hundert,

30 vom Hundert
der Kapitaleriräge,
(2) (entfällt)
(3) Der Schuldner hat die Kapitalertragsteuer für

den Gläubiger einzubehalien. Er hat den Steuerabzug
in dem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem dieKapital-
erträge dem Gläubiger zufließen, und die einbehal-
tenen Steuerabzüge innerhalb eines Monats an das
Finanzamt abzuführen. Der Steuerabzug ist auch
dann vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge beim
Gläubiger zu den Einkünften aus Land- und Forst-
wirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger
Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung ge-
hören.

(4) Dem Steuerabzug unterliegen die vollen
Kapitalerträge ohne Abzug.

(5) Der Gläubiger ist beim Steuerabzug vom
Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) Steuerschuldner.
Der Schuldner der Kapitalerträge haftet aber für
die Einbehaltung und Abführung derKapitalertrag-
steuer. Der Gläubiger (Steuerschuldner) wird nur
in Anspruch genommen,

1. wenn der Schuldner die Kapitalerträge
nicht vorschriftsmäßig gekürzt hat oder

2. wenn der Gläubiger weiß, daß der Schuld-
ner die einbehaltene Kapitalertragsteuer
nicht vorschriftsmäßigabgeführt hat, und
dies dem Finanzamt nicht unverzüglich mit-
teilt.

(6) Durch Rechtsverordnung kann angeordnet
werden, daß bei bestimmten Gruppen von Steuer-
pflichtigen vom Steuerabzug vom Kapitalertrag ab-
gesehen werden kann, wenn sichergestellt ist, daß
dem für die Veranlagung jeweils zuständigen
Finanzamt die Kapitalerträge, von denen hiernach
der Steuerabzug nicht vorgenommen worden ist,
bekanntwerden.

$ 45
(gestrichen)

4. Veranlagung von Steuerpflichtigen
mit steuerabzugspflichtigen Einkünften

$ 46
Veranlagung bei Bezug

von Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise

aus Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, von
denen ein Steuerabzugvorgenommenworden ist,
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so wird eine Veranlagung stets durchgeführt, wenn
das Einkommen mehr als 24000 DeutscheMark
beträgt.

(2) Bei Einkommen bis zu 24000 Deutsche Mark
wird eineVeranlagungnur durchgeführt,

1. wenn die Einkünfte, von denen der Steuer-
abzug vom Arbeitslohn nicht vorgenom-
men worden ist, insgesamt mehr als 800
Deutsche Mark betragen;

2. wenn in dem Einkommen Einkünfte aus
mehr als einem Dienstverhältnis enthalten
sind, die dem Steuerabzug vom Arbeits-
lohn unterlegen haben, und der zu ver-
steuernde Einkommensbetrag ($ 32 Abs. 1)
a) bei Personen, bei denen die Einkommen-

steuer nach $ 32a Abs.2 oder 3 zu er-
mitteln ist, 16000 Deutsche Mark,

b) bei den nicht unter Buchstabe a fallen-
den Personen 8000 Deutsche Mark

übersteigt;
3. wenn nach $ 40 Abs.1 Ziff.5 bei der Be-

rechnung der Lohnsteuer ein sich voraus-
sichtlich für den Veranlagungszeitraum
ergebender Verlust aus Vermietung und
Verpachtung vom Arbeitslohn abgezogen
worden ist;

4. wenn der Arbeitnehmer oder sein Ehegatte
getrennte Veranlagung nach $$ 26, 26a
beantragt;

5. wenn die Veranlagungbeantragtwird
a) zur Anwendung der Vorschriften des

$34,
b) zur Berücksichtigung von Verlusten aus

einer anderen Einkunftsart als derjeni-
gen aus nichtselbständigerArbeit, falls
die Einkünfte, von denen der Steu.er-
abzug vom Arbeitslohn nicht vorgenom-
men worden ist, zusammen einen Ver-
lustbetrag ergeben,

c) zur Berücksichtigung von Verlustabzü-
gen ($ 10d),

d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer
auf die Steuerschuld.

(3) In denFällen desAbsatzes2 Ziff. 2 bis A und 5
Buchstaben a, c und d ist ein Betrag in Höhe der
Einkünfte, von denen der Steuerabzug vom Arbeits-
lohn nicht vorgenommen worden ist, vom Einkom-
men abzuziehen, wenn diese Einkünfte insgesamt
nicht mehr als 800 Deutsche Mark betragen.
(4) Liegen die Voraussetzungen der Absätze 1

und 2 nicht vor, so gilt die Einkommensteuer, die
auf die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
entfällt, für den Arbeitnehmer als abgegolten, wenn
seine Haftung erloschen ist ($ 38 Abs. 3).
(5) Durch Rechtsverordnungkann in den Fällen

des Absatzes 2 Ziff. 1 bis 4, in denen die Einkünfte,
von denen der Steuerabzug vom Arbeitslohn nicht
vorgenommenworden ist, denBetragvon 800Deut-
sche Mark übersteigen, die Besteuerung so gemil-
dert werden, daß auf die volle Besteuerung dieser
Einkünfte stufenweise übergeleitet wird.
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$ 46a
Besondere Behandlung von Einkünften aus Land-
und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder Kapital-

vermögen im Sinn des $ 43 Ahs. 1 Ziff. 3 bis 5
Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Land-

und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder Kapital-
vermögen ist durch den Steuerabzug vom Kapital-
ertrag abgegolten, soweit es sich um Kapitalerträge
im Sinn des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 5 handelt und die
Haftung des Steuerpflichtigen erloschen ist. Auf An-
trag des Steuerpflichtigen ist von der Anwendung
des Satzes 1 abzusehen und die Veranlagung der
Einkünfte im Sinn des $ 43 Abs. 1 Ziff.3 bis 5 zu-
sammen mit den übrigen Einkünften vorzunehmen.
Dem Antrag ist zu entsprechen, auch wenn in Fällen
des $ 46 Abs. 2 Ziff. 1 die Grenze von 800 Deutsche
Mark nicht erreicht ist. $ 46 Abs.3 gilt bei einem
Arbeitnehmer entsprechend.

5. Abschlußzahlung

$ 47
(1) Auf die Einkommensteuerschuld werden an-

gerechnet
1. die für den Veranlagungszeitraum entrich-

teten Vorauszahlungen,

2. die durch Steuerabzug einbehaltenenBe-
träge, soweit sie auf die im Veranlagungs-
zeitraum bezogenenEinkünfte entfallen.

(2) Ist die Einkommensteuerschuld größer als die
Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so ist der Unterschiedsbetrag, soweit er den
im Veranlagungszeitraum fällig gewordenen, aber
nicht entrichteien Vorauszahlungen entspricht, so-
fort, im übrigen innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten (Ab-
schlußzahlung).

(3) Ist die Einkommensteuerschuld kleiner als die
Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so wird der Unterschiedsbetrag nach Bekannt-
gabe des Steuerbescheids dem Steuerpflichtigen
nach seiner Wahl entweder auf seine Steuerschuld
gutgeschrieben oder zurückgezahlt.

VI. BesteuerungnachdemVerbrauch
$ 48

(1) Der Steuerpflichtige kann nach dem Ver-
brauch besteuert werden, wenn der Verbrauch im
Kalenderjahr 10000 Deutsche Mark überstiegen
hat und ummindestens 'die Hälfte höher ist als das
Einkommen. Der Betrag von 10000 Deutsche Mark
erhöht sich um je 2000 Deutsche Mark für jedes
Kind, für das dem Steuerpflichtigenein Kinderfrei-
betrag nach $ 32 Abs. 2 zusteht oder gewährt wird.
(2) Zum Verbrauch gehören alle Aufwendungen

des Steuerpflichtigenfür seinen Haushalt und für
seine Lebensführungund die Lebensführungseiner
Angehörigen.

(3) Zum Verbrauch gehören nicht
1. die Sonderausgaben($ 10Abs. 1);
2. die Steuern vom Einkommen und sonstige

Personensteuern;
3. Ausgaben für Aussteuern oder Ausstattun-

gen, soweit sie das den Verhältnissen des
Steuerpflichtigen entsprechende Maß nicht
überstiegenhaben;

4. Ausgaben für politische, künstlerische,
mildtätige, kirchliche, religiöse, wissen-
schaftlicheund gemeinnützigeZwecke;

5. Ausgaben, die durch Krankheiten, Todes-
fälle oder Unglücksfälle oder durch körper-
liche oder geistige Gebrechen verursacht
sind;

6. Aufwendungen, die durch Geburt eines
Kindes entstanden sind;

7. außerordentlicheAufwendungen,die durch
den Unterhalt oder die Erziehung eines
Kindes oder den Unterhalt eines bedürfti-
gen Angehörigen entstanden sind;

8. Aufwendungen aus sozialen Beweggrün-
den für Arbeitnehmer oder frühere Arbeit-
nehmer oder für ihre Angehörigen;

9. der Teil des Verbrauchs, den der Steuer-
pflichtige bestritten hat
a) aus Einkommen, das er in den letzten

drei Jahren versteuert, aber nicht ver-
braucht hat,

b) aus Einnahmen, die nach 88 3 bis 3b
steuerfrei sind, oder aus Bezügen, die
dem Steuerpflichtigen nach $ 22 Ziff. 1
Satz 2 nicht zuzurechnen sind.

(4) Die Einkommensteuer nach dem Verbrauch
beträgt nur die Hälfte der Steuer, die sich aus der
Einkommensteuertabelle ergibt. Wenn der sich da-
nach ergebende Steuerbetrag geringer ist als der
Steuerbetrag, der sich bei Zugrundelegung des Ein-
kommens ergeben würde, so ist der Besteuerung
nicht der Verbrauch, sondern das Einkommen zu-
grunde zu legen.

VI. Besteuerung
beschränkt Steuerpflichtiger

$ 49
Beschränkt steuerpflichtige Einkünite

(1) Inländische Einkünfte im Sinn der beschränk-
ten Einkommensteuerpflicht ($ 1 Abs. 2) sind

1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen
Land- und Forstwirtschaft ($$ 13, 14);

2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb ($ 15, 16),
für den im Inland eine Betriebstätte unter-
halten wird oder ein ständiger Vertreter
bestellt ist, und Einkünfte aus der Ver-
äußerung eines Anteils an einer inländi-
schen Kapitalgesellschaft ($ 17);

3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit ($ 18),
die im Inland ausgeübtoderverwertetwird
oder worden ist;



4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
($ 19), die im Inland ausgeübt oder ver-
wertet wird oder worden ist, und Ein-
künfte, die aus inländischen öffentlichen
Kassen einschließlich der Kassen der Deut-
schen Bundesbahn und der Deutschen Bun-
desbank mit Rücksicht auf ein gegenwärti-
ges oder früheres Dienstverhältnis gewährt
werden;

5. Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinn
des $ 20 Abs. 1 Ziff. 1 und 2, wenn der
Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder
Sitz im Inland hat, und Einkünfte im Sinn
des $ 20 Abs.1 Ziff.3 und 4, wenn das
KapitalvermögendurchinländischenGrund-
besitz, durch inländische Rechte, die den
Vorschriften des bürgerlichenRechts über
Grundstücke unterliegen, oder durch Schiffe,
die in ein inländisches Schiffsregister ein-
getragen sind, unmittelbar oder mittelbar
gesichert ist. Ausgenommen sind Zinsen
aus Anleihen und Forderungen,die in ein
öffentliches Schuldbuch eingetragen sind
oder über die Teilschuldverschreibungen
ausgegeben sind. Die Einkünfte aus Teil-
schuldverschreibungenunterliegenaberder
beschränkten Steuerpflicht, wenn bei ihnen
neben der festen Verzinsung ein Recht auf
Umtausch in Gesellschaftsanteile (Wandel-
anleihen) oder eine Zusatzverzinsung ein-
geräumt ist, die sich nach der Höhe der Ge-
winnausschüttungen des Schuldners richtet
(Gewinnobligationen),undwennderSchuld-
ner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz
im Inland hat;

6. Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung ($ 21), wenn das unbewegliche Ver-
mögen, die Sachinbegriffe oder Rechte im
Inland belegen oder in ein inländisches
öffentliches Buch oder Register eingetragen
sind oder in einer inländischen Betrieb-
stätte verwertet werden;

7. sonstige Einkünfte im Sinn des $ 22 Ziff. 1,
soweit sie dem Steuerabzug unterworfen
werden;

8. sonstige Einkünfte im Sinn des $ 22 Ziff,2,
soweit es sich um Spekulationsgeschäfte
mit inländischen Grundstücken oder mit in-
ländischen Rechten handelt, die den Vor-
schriften des bürgerlichen Rechts über
Grundstücke unterliegen.

(2} Abweichend von Absatz 1 Ziff.2 sind Ein-
künfte steuerfrei, die ein Steuerpflichtiger mit Wohn-
sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in einem aus-
ländischenStaat durch den Betrieb eigener oder
gecharterter Schiffe oder Luftfahrzeuge aus einem
Unternehmen bezieht, dessen Geschäftsleitung sich
in dem ausländischen Staat befindet. Voraussetzung
für die Steuerbefreiung ist, daß dieser ausländische
Staat Steuerpflichtigen, die ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des
Grundgesetzes oder Berlin (West) haben, eine ent-
sprechende Steuerbefreiung für derartige Einkünfte
gewährt,
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$ 50
Sondervorschriften für beschränkt Steuerpflichtige
(1) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Betriebsaus-

gaben ($ A Abs. 4 bis 6) oder Werbungskosten ($ 9)
nur insoweit abziehen, als sie mit inländischen Ein-
künften in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen.
Die Vorschrift des $ 10 ist nur hinsichtlich der als
SonderausgabenabzugsfähigenTeile der Vermö-
gensabgabe anzuwenden. Die Vorschrift des $ 10d
ist nur anzuwenden,wenn die in dieser Vorschrift
bezeichneten Verluste in wirtschaftlichem Zusam-
menhang mit inländischen Einkünften stehen und
der Gewinn auf Grund im Inland ordnungsmäßig
geführter Bücher nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5
ermittelt wird. Die Vorschriften des $ 34 sind nur
insoweit anzuwenden, als sie sich auf Gewinne aus
der Veräußerung eines land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebs ($ 14), eines Gewerbebetriebs ($ 16),
einer wesentlichen Beteiligung ($ 17) oder auf Ver-
äußerungsgewinne im Sinn des $ 18Abs. 3 beziehen.
Die übrigen Vorschriften der $$ 10und 34 und die
Vorschriften der $$ 9a, 10c, 32, 32a Abs. 3, 88 33
und 33a sind nicht anzuwenden.
(2) Bei Einkünften, die dem Steuerabzug unter-

liegen, und bei Einkünften im Sinn des 8 20 Abs. 1
Ziff.3 und 4 ist für beschränkt Steuerpflichtige ein
Ausgleich ($ 2 Abs.2) mit Verlusten aus anderen
Einkunftsarten nicht zulässig.

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich bei be-
schränkt Steuerpflichtigen, die veranlagt werden,
nach $ 32a Abs. 1; dabei ist ein Sonderfreibetrag
von 840 Deutsche Mark vom Einkommen abzu-
ziehen. Die Einkommensteuer beträgt mindestens
25 vom Hundert des Einkommens.

(4) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem
Steuerabzug vom Arbeitslohn oder vom Kapital-
ertrag oder dem Steuerabzug auf Grund des $ 50a
unterliegen, gilt bei beschränkt Steuerpflichtigen
durch den Steuerabzug als abgegolten, wenn die
Einkünfte nicht Betriebseinnahmeneines inländi-
schen Betriebs sind. Die Höhe der Lohnsteuer wird
durchRechtsverordnungbestimmt.

(5) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer bei
beschränkt Steuerpflichtigen ganz oder zum Teil er-
lassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wer...
es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig
ist oder eine gesonderte Berechnung der Einkünfte
besonders schwierig ist.
(6) Die Absätze 1 bis 5 mit Ausnahme des Ab-

satzes3 Satz 2 gelten auch im Fall des $ 1 Abs. 3.

$ 50a
Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen
(1) Bei beschränkt steuerpflichtigen Mitgliedern

des Aufsichtsrats (Verwaltungsrats) von inländi-
schen Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaf-
ten auf Aktien, Berggewerkschaften, Gesellschaften
mit beschränkter Haftung und sonstigen Kapital-
gesellschaften, Genossenschaften und Personenver-
einigungendes privatenunddesöffentlichenRechts,
bei denen die Gesellschafter nicht als Unternehmer
(Mitunternehmer) anzusehen sind, unterliegen die
Vergütungen jeder Art, die ihnen von den genann-
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ten Unternehmungenfür die Überwachungder Ge-
schäftsführung gewährt werden (Aufsichtsratsver-
gütungen), dem Steuerabzug (Aufsichtsratsteuer).

(2) Die Aufsichtsratsteuer beträgt
30 vom Hundert der Aufsichtsratsvergü-

tungen, wenn der Empfänger die Steuer
trägt, und

42,85 vom Hundert des an das Aufsichtsrats-
mitglied tatsächlich ausgezahlten Be-
trags, wenn das Unternehmen die Steuer
übernimmt.

(3) Dem Steuerabzugunterliegt der volle Betrag
der Aufsichtsratsvergütung ohne jeden Abzug.
Werden Reisekosten (Tagegelder und Fahrtaus-
lagen) besonders gewährt, so gehören sie zu den
Aufsichtsratsvergütungennur insoweit, als sie die
tatsächlichen Auslagen übersteigen.
(4) Die Einkommensteuer wird bei beschränkt

Steuerpflichtigen im Wege des Steuerabzugs er-
hoben

a) bei Einkünften aus der Ausübung oder
Verwertung einer Tätigkeit als Künstler,
Berufssportler, Schriftsteller, Journalist
oder Bildberichterstatter, einschließlich sol-
cher Tätigkeiten für den Rundfunk oder
Fernsehfunk ($ 49 Abs. 1 Ziff. 2 bis 4),

b) bei Einkünften,die aus Vergütungen für
die Nutzung oder das Recht auf Nutzung
von Urheberrechten und gewerblichen
Schutzrechtensowie von Plänen,Mustern,
Verfahren und gewerblichenErfahrıngen
und Kenntnissen herrühren ($ 49 Abs. 1
Ziff.2, 3 und 6).

Der Steuerabzugbeträgt
25 vom Hundert der Einnahmen,

wenn der beschränkt Steuerpflichtige,
und

33,33 vom Hundert der Einnahmen,
wenn der Schuldner

die Steuer trägt.
Soweit eine Tätigkeit im Sinn des Buchstaben a im
Inland ausgeübtwird oder ausgeübtworden ist, be-
trägt der Steuerabzug jedoch nur

15 vom Hundert der Einnahmen,
wenn der beschränktSteuerpflichtige,
und

17,65 vom Hundert der Einnahmen,
wenn der Schuldner

die Steuer trägt.
(5) Der Schuldner der Aufsichtsratsvergütung

(Absatz 1) oder der Vergütungen (Absatz 4) hat den
Steuerabzug für Rechnung des beschränkt steuer-
pflichtigen Gläubigers (Steuerschuldner)in dem
Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die Aufsichtsrats-
vergütung oder die Vergütungen dem Gläubiger
zufließen. Er hat die innerhalb eines Kalender-
vierteljahrs einbehaltene Steuer jeweils bis zum 10.
des dem Kalendervierteljahr folgenden Monats an
das für ihn zuständige Finanzamt abzuführen. Der
beschränkt Steuerpflichtige ist beim Steuerabzug
von Aufsichtsratsvergütungen oder von Vergütun-

gen Steuerschuldner.Der Schuldnerder Aufsichts-
ratsvergütungen oder der Vergütungen haftet aber
für die Einbehaltung und Abführung der Steuer.
Der Steuerschuldner wird nur in Anspruch genom-
men,

1. wenn der Schuldner der Aufsichtsratsver-
gütung oder der Vergütungen diese nicht
vorschriftsmäßiggekürzt hat oder

2. wenn der beschränkt steuerpflichtige Gläu-
bigerweiß, daß der Schuldnerdie einbehal-
tene Steuer nicht vorschriftsmäßig abge-
führt hat, und dies dem Finanzamt nicht
unverzüglichmitteilt.

(6) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt wer-
den,daßbei Vergütungenfür die Nutzung oder das
Recht auf Nutzung von Urheberrechten(Absatz 4
Buchstabeb), wenn die Vergütungennichtunmittel-
bar an den Gläubiger, sondern an einen Beauftrag-
ten geleistet werden, an Stelle des Schuldners der
Vergütung der Beauftragte die Steuer einzubehalten
und abzuführen hat und für die Einbehaltung und
Abführung haftet.
(7) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer

von beschränktsteuerpflichtigenEinkünften, soweit
diesenicht bereitsdemSteuerabzugunterliegen,im
Wege des Steuerabzugs erheben, wenn dies zur
Sicherstellungdes Steueranspruchszweckmäßigist.
Das Finanzamt bestimmt hierbei die Höhe des
Steuerabzugs.

VII. Ermächtigungs-und
Schlußvorschriften

$ 51
Ermächtigung

(1) Die Bundesregierungwird ermächtigt,mit Zu-
stimmungdes Bundesrates

1. zur Durchführungdieses Gesetzes Rechts-
verordnungen zu erlassen, soweit dies zur
Wahrung der Gleichmäßigkeit bei der
Besteuerung,zur Beseitigungvon Unbillig-
keiten in Härtefällen oder zur Verein-
fachungdes Besteuerungsverfahrenserfor-
derlich ist, und zwar:
a) über die Abgrenzung der Steuerpflicht,
b) über die Ermittlung der Einkünfte und

die Feststellung des Einkommens ein-
schließlichder abzugsfähigenBeträge,

c) über die Veranlagung, die Anwendung
der Tarifvorschriften und die Regelung
der Steuerentrichtungeinschließlichder
Steuerabzüge,

d) über die Besteuerung der beschränkt
Steuerpflichtigen einschließlich eines
Steuerabzugs;

2. Vorschriften durch Rechtsverordnung zu
erlassen
a) über die sich aus der Aufhebung oder

Änderung von Vorschriften dieses Ge-
setzes ergebenden Rechtsfolgen, soweit
dies zur Wahrung der Gleichmäßigkeit



b)

f)

g)

h)

bei der Besteuerungoder zur Beseiti-
gung von Unbilligkeiten in Härtefällen
erforderlich ist;
nach denen für jeweils zu bestimmende
Wirtschaftsgüter des Umlaufsvermögens
einedensteuerlichenGewinnmindernde
Rücklage für Preissteigerungen in Höhe
eines Vomhundertsatzesdes sich nach
8 6 Abs. 1 Ziff. 2 Satz 1 ergebenden
Werts dieser Wirtschaftsgüter zuge-
lassen werden kann, wenn ihre Börsen-
oder Marktpreise (Wiederbeschaffungs-
preise) am Bilanzstichtag gegenüber den
Börsen- oder Marktpreisen (Wieder-
beschaffungspreisen) am vorangegange-
nen Bilanzslichtag wesentlich gestiegen
sind. Der Vomhundertsatzist nachdem
Umfang dieser Preissteigerung zu be-
stimmen; dabei ist ein angemessener
Teil der Preissteigerung unberücksich-
tigt zu lassen. Die Rücklage für Preis-
steigerungen ist spätestens bis zum
Ende des auf die Bildung folgenden
sechsten Wirtschaltsjahrs gewinnerhö-
hend aufzulösen. Bei wesentlichen Preis-
senkungen, die auf die Preissteigerun-
gen im Sinn des Salzes 1 folgen, kann
die volle oder teilweise Auflösung der
Rücklage zu einem früheren Zeitpunkt
bestimmt werden;
über eine Beschränkung des Abzugs
von Ausgaben zur Förderung steuer-
begünstigter Zwecke im Sinn des $ 10b
auf Zuwendungen an bestimmte Körper-
schaften, Personenvereinigungen oder
Vermögensmassensowie über eine An-
erkennung gemeinnütziger Zwecke als
besonders förderungswürdig;
über eine Ermäßigung der Einkommen-
steuer bis auf die Hälfte bei Einkünf-
ten, die freie Erfinder aus volkswirt-
schaftlich wertvollen Versuchen oder
Erfindungen haben, und über den Abzug
der durch die Erfindertätigkeit ver-
ursachten Aufwendungen und Verluste
sowie über das zeitliche Ausmaß dieser
Begünstigungen;
über eine Ermäßigung der Lohnsteuer
bis auf die Hälfte für Vergütungen, die
Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern für
schutzfähige und aus der Arbeit des
Arbeitnchmers im Betrieb entstandene
Erfindungenzahlen, sowie über die Ab-
geltung der Einkommensteuerim Fall
der Veranlagung;
über die volle oder teilweise Steuer-
freiheit von Prämien fürVerbesserungs-
vorschläge, die Arbeitgeber an ihre Ar-
beitnehmer zahlen, soweit sich die Prä-
mie in mäßigemRahmenhält und Miß-
bräuche ausgeschlossen sind;
über die Festsetzung
Vorauszahlungstermine;
nach denen Steuerpflichtige, die eine im
besonderen Maße der minderbenmittel-

abweichender

k)

l)

m)

tenBevölkerung dienendeprivateKran-
kenanstalt betreiben, der Abnutzung
unterliegende Wirtschaftsgüter, die zum
Anlagevermögen dieser Anstalten ge-
hören, in Höhe eines Vomhundertsatzes
der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten abschreiben können;
über die Abschreibungsfreiheit zur För-
derung des Baues von Landesarbeiter-
wohnungen und über eine Steuerermäßi-
gung beim Bau von Heuerlings- und
Werkwohnungen für ländlicheArbeiter;
über eine Abschreibungsfreiheit oder
Steuerermäßigungen für bestimmte
Wirtschaftsgebäude, für Um- und Aus-
bauten an Wirtschaftsgebäuden, für be-
stimmte bewegliche Güter des Anlage-
vermögens einschließlich Betriebsvor-
richtungenbei buchführendenund nicht-
buchführendenLand- und Forstwirten.
Dabei ist für diese Wirtschaftsgebäude
sowie für Um- und Ausbauten von einer
höchstens 30jährigen Nutzungsdauer
auszugehen;
über Sonderabschreibungen bei Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens, die
unmittelbar und ausschließlich dazu
dienen, Schädigungen durch Abwässer
zu beseitigen oder zu verringern, und
die in der Zeit vom 1. Januar 1955 bis
zum 31. Dezember 1965 von Steuer-
pflichtigen, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung nach $ 4
Abs. 1 oder $5 ermitteln, angeschafft
oder hergestelltwerden.Voraussetzung
ist, daß die Anschaffung oder Herstel-
lung der Wirtschaftsgüter im öffentlichen
Interesse erforderlich ist. Die Sonder-
abschreibungen können auch bei Zu-
schüssenzur Finanzierung der Anschaf-
fung oder Herstellung von Wirtschafts-
gütern im Sinn des Satzes 1 zugelassen
werden, wenn mit den Zuschüssen ein
Recht auf Mitbenutzung dieser Wirt-
schaftsgüter erworben wird. Die Sonder-
abschreibungen sind nicht zuzulassen
für Wirtschaftsgüter, die im Rahmen
der Neuerrichtung von Betrieben oder
Beiriebstätten angeschafft oder her-
gestellt werden;
nach denen jeweils zu bestimmende
Wirtschaftsgüter des Umlaufsvermögens
ausländischer Herkunft, welche die
nachstehend bezeichneten Voraussetzun-
gen erfüllen und nach dem Erwerb
weder bearbeitet noch verarbeitet wor-
den sind, statt mit dem sich nach $ 6
Abs.1 Ziff. 2 ergebendenWert mit dem
folgenden Wert angesetzt werden
können:
aa) Wirtschaftsgüter, deren Preis auf

dem Weltmarkt wesentlichen
Schwankungen unterliegt, mit einem
Wert, der bis zu 20 vom Hundert
unter den -Anschaffungskosten oder
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dem niedrigeren Börsen- oder
Marktpreis (Wiederbeschaffungs-
preis) des Bilanzstichtags liegt,

bb- Wirtschaftsgüter, die wegen ihrer
besonderen volkswirtschaftlichen
Bedeutung zur Deckung des Bedarfs
der deutschen Wirtschaft erforder-
lich sind (Waren des volkswirt-
schaftlich vordringlichen Bedarfs),
mit einem Wert, der bei einem
Mehrbestand an diesen Waren bis
zu 30 vom Hundert und bei dem
übrigen Bestand bis zu 20 vom Hun-
dert unter den Anschaffungskosten
oder dem niedrigeren Börsen- oder

Marktpreis (Wiederbeschaffungs-
preis) des Bilanzstichtags liegt; statt
des Abschlags auf einen Mehrbe-
stand kann bei den einzelnen Wa-
ren des volkswirtschaftlich vor-
dringlichen Bedarfs ein Abschlag bis
zu 30 vom Hundert von den An-
schäffungskosten oder dem nied-
rigeren Börsen- oder Marktpreis
(Wiederbeschaffungspreis)des Bi-
lanzstichtags zugelassen werden,
soweit diese Waren im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes neben den
handelsüblichen Vorräten einge-
lagert werden und nur unter be-
sonders zu bestimmenden Bedin-
gungen dem Lager (Sonderlager)
entnommen werden können.
Ein Mehrbestand ist anzunehmen,
soweit der mengenmäßigeBestand
der Waren am Schluß des Wirt-
schaftsjahrs im einzelnen und ins-
gesamt den Bestand an einem noch
zu bestiimmenden Zeitpunkt, der
nach dem 31.Dezember 1954 liegt,
übersteigt.Hierbei sind nur Waren
zu berücksichtigen, die sich im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes be-
finden.

Der Wertansatz nachDoppelbuchstabe aa
kann nur in Wirtschaftsjahren, die nach
dem 31. Dezember 1956 enden, der
Wertansatz nach Doppelbuchstabe bb
kann nur in Wirtschaftsjahren, die nach
dem 31. Dezember 1956und vor dem
1. Januar 1962 enden, zugelassen wer-
den. Für Wirtschaftsjahre,die vor dem
1. Januar 1959 enden, kann ein Abschlag
nach Doppeibuchstabe bb für den übri-
gen Bestand nur bis zu 15 vom Hundert
zugelassen werden. Erfüllen Wirtschafts-
güter die Voraussetzungen zu Doppel-
buchstabe aa und zu Doppelbuchstabe
bb, so kann der Wertansatz nach Wahl
des Steuerpflichtigen entweder nach
Doppelbuchstabeaa oder nach Doppel-
buchtsabe bb zugelassen werden. Für
Wirtschaftsgüter, für die das Land Ber-
lin vertraglich das mit der Einlagerung
verbundene Preisrisiko übernommen

hat, ist ein Wertansatz nach Doppel-
buchstabe aa oder nach Doppelbuchstabe
bb nicht zulässig;

aa) im Tiefbaubetriebdes Steinkohlen-,
Pechkohlen-, Braunkohlen- und Erz- _
bergbaues
bei Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögensunter Tage und bei be-
stimmten mit dem Grubenbetrieb
unter Tage in unmittelbarem Zu-
sammenhang stehenden, der Förde-
rung, Seilfahrt und Wetterführung
sowie der Aufbereitung des Mine-
rals dienenden Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens über Tage,
soweit die Wirtschaftsgüter
für die Errichtung von neuen För-
derschachtanlagen, auch in der
Form von Anschlußschachtanla-
gen,
für die Errichtung von neuen
Förderschächten in Verbindung
mit Aufschlußarbeiten unter Tage
und für die Errichtung von Seil-
fahrt- oder Wetterschächten sowie
für die Umstellung der Förder-
und Seilfahrteinrichtungen der
Tagesschächte, und zwar von
Flur-- auf Turmförderung, von
Dampf- auf elektrischen Antrieb,
von Gestell- auf Gefäßförderung
und von Hand- auf halb- oder
vollautomatische Steuerung, und
für die damit in unmittelbarem
Zusammenhang stehenden Ände-
rungen des Schachtesoder des
Schachtausbaues,
für die Zusammenfassung von
mehreren Förderschachtanlagen
zu einer einheitlichen Förder-
schachtanlage und
für den Wiederaufschluß_stillie-
genden Grubenfelder und Feldes-
teile,

bb) im Tagebaubetrieb des Braunkoh-
len- und Erzbergbaues
bei bestimmten Wirtschaftsgütern
des beweglichenAnlagevermögens
(Grubenaufschluß, Großgeräte und
im Erzbergbau auch Aufbereitungs-
anlagen), die für die Erschließung
neuer Tagebaue und beim Übergang

- zum Tieftagebaufür die Freilegung
undGewinnungder Lagerstätte

von Steuerpflichtigen,die den Gewinn
auf Grund ordnungsmäßigerBuchfüh-
rung nach $ 5 ermitteln, nach dem 31.De-
zember 1955 ganz oder zum Teil ange-
schafft oder hergestellt werden. Voraus-
setzung für die Inanspruchnahme der
Sonderabschreibungen ist, daß mit der
Durchführung der bezeichneten Vor-
haben vor dem 1.Januar 1961 begonnen



und ihre Förderungswürdigkeit von der
obersten Landesbehörde für Wirtschaft
im HEinvernchmen mit dem Bundes-
minister für Wirtschaft bescheinigt wor-
den ist. An die Stelle des 1.Januar 1961
tritt für die in Doppelbuchstabe aa be-
zeichneten Vorhaben der 1. Januar 1964.
Die Sonderabschreibungen können im
Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder
Herstellung und den vier folgenden
Wirtschaftsjahren
bei beweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert
und bei unbeweglichen Wirtschaftsgü-
tern des Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert
der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten in Anspruch genommen werden.
Dancben sind die Absetzungen für Ab-
nutzungnach $7vorzunehmen.Von den
Sonderabschreibungen darf nicht mehr
Gebrauch gemacht werden für Wirt-
schaftsgüter, die bei der Errichtung von
neuen Förderschachlanlagen (auch im
Zusammenhang mit dem Wiederauf-
schluß stilliegender Grubenfelder und
Feldesteile), jedoch nicht in der Form
von Anschlußschachtanlagen, nach dem
31.Dezember 1970 und in den übrigen
Fällen nach dem 31.Dezember 1965 an-
geschafft oder hergestellt werden. An
die Stelle des 31. Dezember 1965 tritt
bei begünstigten Vorhaben, mit deren
Durchführung nach dem 31. Dezember
1960 begonnen worden ist, der 31.De-
zember1968.Bei nachdiesenStichtagen
angeschalften oder hergestellten Wirt-
schaftsgütern können die Sonderab-
schreibungen für die vor diesen Stich-
tagen aufgewendeten Anzahlungen auf
Anschaffungskosten oder Teilherstel-
lungskosten zugelassen werden. Bei
Wirtschaftsgütern, für die von den Son-
derabschreibungen Gebrauch gemacht
wird, sind die Absetzungen für Abnut-
zung nach $ 7 in gleichen Jahresbeträ-
gen vorzunchmen.
Bei den begünstigten Vorhaben im
Tagebaubetrieb des Braunkohlen- und
Erzbergbaues kann außerdem zugelas-
sen werden, daß die vor dem 1. Januar
1966 aufgewendeten Kosten für den
Vorabraum bis zu 50 vom Hundert als
sofort abzugsfähige Betriebsausgaben
behandelt werden;

über Sonderabschreibungenbei beweg-
lichen Wirtschaftsgütern des Anlagever-
mögens, die unmitlelbar und ausschließ-
lich dazu dienen, die Verunreinigung
der Luft zu verhindern, zu beseitigen
oder zu verringern, und die in der Zeit
vom 1. Januar 1957bis zum 31. Dezem-
ber 1965 von Steuerpflichtigen, die den

Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger
Buchführungnach $ 4 Abs.1 oder $ 5
ermitteln, angeschafft oder hergestellt
werden. Die Sonderabschreibungen kön-
nen im Wirtschaftsjahr der Anschaffung
oder Herstellung und in dem folgenden
Wirtschaftsjahr bis zu insgesamt 50 vom
Hundert der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten in Anspruch genommen
werden. Daneben sind Absetzungen für
Abnutzung nach $ 7 vorzunehmen. Bei
Wirtschaftsgütern, für die von den Son-
derabschreibungen Gebrauch gemacht
wird, sind die Absetzungen für Ab-
nutzung nach $ 7 in gleichen Jahres-
beträgen vorzunehmen. Voraussetzung
für die Inanspruchnahmeder Sonder-
abschreibungen ist, daß die Anschaffung
oder Herstellung der Wirtschaftsgüter
im Öffentlichen Interesse erforderlich ist.
Die Sonderabschreibungen sind nicht zu-
zulassen für Wirtschaftsgüter, die im
Rahmen der Neuerrichtung von Betrie-
ben oder Betriebstätten angeschafft oder
hergestellt werden;
über die Bemessung der Absetzungen
für Abnutznug oder Substanzverringe-
rung bei nicht zu einem Betriebsver-
mögen gehörenden Wirtschaftsgütern,
die vor dem 21. Juni 1948 angeschafft
oder hergestellt oder die unentgeltlich
erworben worden sind. Hierbei kann
bestimmt werden, daß die Absetzungen
für Abnutzung oder Substanzverringe-
rung nicht nach den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, sondern nach Hilts-
werten (am 21. Juni 1948 maßgebender
Einheitswert, Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten des Rechtsvorgängers
abzüglich der von ihm vorgenomme-
nen Absetzungen, fiktive Anschaffungs-
kosten an einem noch zu bestimmenden
Stichtag) zu bemessen sind. Zur Vermei-
dung von Härten kann zugelassen wer-
den, daß an Stelle der Absetzungenfür
Abnutzung, die nach dem am 21. Juni
1948maßgebendenEinheitswert zu be-
messen sind, der Betrag abgezogen wird,
der für das Wirtschaftsgutin dem Ver-
anlagungszeitraum1947als Absetzung
für Abnutzung geltend gemacht werden
konnte. Für das Land Berlin tritt in den
Sätzen 1 bis 3 an die Stelle des 21. Juni
1948jeweils der 1. April 1949,
über erhöhte Absetzungen von Aufwen-
Gungen für den Einbau von Anlagen
und Einrichtungen im Sinn des $ 40
Abs. 1 Buchstaben a bis d sowie f und g
des Zweiten Wohnungsbaugesetzes vom
27. Juni 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 523)
bei nicht zu einem Betriebsvermögen
gehörenden Gebäuden, die überwiegend
Wohnzwecken dienen und die vor dem
21. Juni 1948 hergestellt worden sind.
Die erhöhtenAbsetzungenkönnen erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 1958
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zugelassen werden. Sie dürfen jährlich
10 vom Hundert der Aufwendungen
nicht übersteigen;

r) nach denen Steuerpflichtige größere Auf-
wendungen für die Erhaltung von nicht
zu einem Betriebsvermögen gehörenden
Gebäuden, die überwiegend Wohnzwek-
ken dienen, abweichend von $ 11 Abs. 2
auf zwei bis fünf Jahre gleichmäßig ver-
teilen können;

3. die in $ 2 Abs.5 Ziff. 1, $ 3 Ziff. 52, $ 3a
Abs.1 Ziff. 4, $ 7 Abs.2, $ 9 Ziff. 4, $ 10
Abs.2, $ 22 Ziff. 1 Buchstabe a, $ 26a
Abs. 4, $ 29 Abs. 1 und 2, $ 31 Abs. 2, $ 33
Abs.1, $ 33a Abs. 6, $ 34c Abs. 6, $ 38
Abs. 2, $ 39 Abs. 1 und 3, $ 40 Abs. 3, $ Al
Abs.1, $ 42 Abs. 2, $ 42a Abs. 1,:$ 44
Abs.6, $ 46 Abs.5, $ 50 Abs.4 und $ 50a
Abs.6 vorgesehenen Rechtsverordnungen
zu erlassen.

(2) Der Bundesminister der Finanzen wird er-
mächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes und der zu
diesem Gesetz erlassenen Durchführungsverordnun-
gen in der jeweils geltenden Fassung mit neuem
Datum, unter neuer Überschrift und in neuer Para-
graphenfolge bekanntzumachen und dabei Unstim-
migkeiten des Wortlauts zu beseitigen.

8 52
Schlußvorschriften

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist,
soweit in den folgenden Absätzen 2 bis 9 nichts
anderes bestimmt ist, erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 1960anzuwenden. Beim Steuerabzug
vom Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß
die vorstehende Fassung bei laufendem Arbeitslohn
erstmals auf den Arbeitslohn anzuwenden ist, der
für einen Lohnzahlungszeitraumgezahlt wird, der
nach dem 31. Dezember 1959 endet, bei sonstigen,
insbesondere einmaligen Bezügen auf den Arbeits-
lohn, der dem Steuerpflichtigen nach dem 31. De-
zember 1959zufließt.
(2) Die Vorschriften des $ 4 Abs. 4 bis 6 sind

erstmals auf Aufwendungen anzuwenden, die nach
dem 5. August 1960getätigt worden sind.

(3) Die Vorschriften des $ 6a sind erstmals für
Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 15.De-
zember 1960enden.

(4) Die Vorschriften des $ 7 Abs. 2 Satz 2 sind
erstmals auf Wirtschaftsgüter anzuwenden, die nach
dem 8. März 1960 angeschafft oder hergestellt wor-
den sind, es sei denn, daß

a) die Wirtschaftsgütervor dem9. März 1960
bestellt und bis zum 31. Dezember 1961
geliefert worden sind und daß vor dem
13. März 1960 für die Wirtschaftsgüter eine
Anzahlung geleistet oder von dem Liefe-
ranteneine schriftlicheAuftragsbestätigung
erteilt worden ist;

b) mit der Herstellung der Wirtschaftsgüter
vor dem 9. März 1960begonnen worden ist

und die Wirtschaftsgüterbis zum 31. De-
zember 1961fertiggestelltworden sind.

(5) Die Vorschriften des $ 7b Abs. 1 bis 3 sind
erstmals auf Gebäude sowie Zubauten,Ausbauten
und Umbauten anzuwenden, bei denen der Antrag
auf Baugenehmigungnach dem 8.März 1960 ge-
stellt worden ist.
(6) Die Vorschriften des $ 10Abs.1 Ziff. 3, Abs. 2

Ziff.2 sind erstmals auf Bausparbeiträge anzuwen-
den,die auf Grund von Verträgen geleistetwerden,
die nach dem 8. März 1960abgeschlossenworden
sind.

(7) Die Vorschriften des $ 18 Abs. 1 Ziff. 1 Sätze 3
und 4 sind erstmalsfür den Veranlagungszeitraum
1955 (im Saarland erstmals für den Veranlagungs-
zeitraum 1959/60) anzuwenden, soweit nicht rechts-
kräftige Veranlagungen vorliegen.

(8) Die Vorschrift des $ 23 Abs. 1 Ziff. 1 Buch-
stabe b ist erstmals auf Veräußerungsgeschäfte an-
zuwenden,die Wirtschaftsgüterbetreffen,die nach
dem 5. August 1960erworben worden sind.

(9) Die Vorschrift des $ 33a Abs. 1 Satz 3 ist
erstmals für den Veranlagungszeitraum1961anzu-
wenden.

{10)Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens, die in der Zeit vom 1. Januar 1958
bis zum 31. Dezember 1960 angeschafft oder her-.
gestellt werden, darf der bei der Absetzung für
Abnutzung in fallenden Jahresbeträgennacheinem
unveränderlichen Hundertsatz vom jeweiligen Buch-
wert (Restwert) anzuwendende Hundertsatz abwei-
chend von $ 7 Abs. 2 Satz 2

1. bei Wirtschaftsgütern mit einer betriebs-
gewöhnlichenNutzungsdauer von 16 bis
25 Jahren höchstensdas 3facheund

2. bei Wirtschaftsgütern mit einer beiriebs-
gewöhnlichen Nutzungsdauer von mehr
als 25 Jahren höchstens das 3,5fache

des bei der Absetzung für Abnutzung in gleichen
Jahresbeträgen in Betracht kommenden Hundert-
satzes betragen; er darf jedoch im Fall der Ziffer 1
16 vom Hundert und im Fall der Ziffer 2 12 vom
Hundert nicht übersteigen.

(11) Beiträge im Sinn des $ 10 Abs. 1 Ziff.2 des
Einkommensteuergesetzes 1957 (Bundesgesetzbl. I
S. 1793), die auf Grund von vor dem 1. Januar 1959
abgeschlossenenVerträgen nachdem 31.Dezember
1958geleistet werden, können auch weiterhin unter
der Voraussetzung des $ 10 Abs.1 vorletzter und
letzter Satz als Sonderausgaben abgezogen werden.
(12)Beiträge im Sinn des $ 10 Abs.1 Ziff, 3 des

Einkommensteuergesetzes1958 (Bundesgesetzbl.I
S. 672), die auf Grund von vor dem 9. März 1960ab-
geschlossenen Verträgen nach dem 8. März 1960
geleistet werden, können auch weiterhin unter der
Voraussetzung des $ 10 Abs. 1 vorletzter und letzter
Satz als Sonderausgabenabgezogenwerden.

(13) Bei Sparverträgen mit festgelegten Sparraten
im Sinn des $ 10 Abs. 1 Ziff. A des Einkommen-
steuergesetzes 1955 (Bundesgesetzbl. I S. 505), die



nachdem31.Dezember1954undvor dem7.Oktober
1956 abgeschlossen worden sind und bei denen
mindestens die erste Einzahlung vor dem 7. Oktober
1956 geleistet worden ist, können die nach dem
31. Dezember 1957 geleisteten Sparraten unter der
Voraussetzungdes $ 10Abs.1 vorletzter Satz auch
weiterhin als Sonderausgabenabgezogenwerden.
Das gleiche gilt für nach dem 31. Dezember 1958
geleisteie Beiträge auf Grund von Sparverträgen

Ziff, 4 des Einkommensteuergesetzes1957,die nach
dem 6. Oktober 1956 und vor dem 1. Januar 1958
abgeschlossen worden sind und bei denen minde-
stens die erste Einzahlung vor dem 1. Januar 1958
geleistet worden ist.
(14) Für die Durchführung einer Nachversteue-

rung bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag, Bau-
sparverträgen und bei Kapitalansammlungsverträgen
sind anzuwenden

1. bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag
im Sinn des $ 10 Abs. 1 Ziff. 2 in Ver-
bindungmit Absatz 2 Ziff. 1 der Einkom-
mensteuergesetze 1955und 1957auf Grund
von nachdem31.Dezember1954und vor
dem 1. Januar 1959 abgeschlossenen Ver-
trägen
$ 10 Abs. 2 Ziff.1 des Einkommensteuer-
gesetzes 1957;

2. bei Beiträgen an Bausparkassen im Sinn
des $ 10 Abs. 1 Ziff, 3 des Einkommen-
Steuergesetzes 1958 auf Grund von nach
dem 31. Dezember 1958 und vor dem
9. März 1960 abgeschlossenen Verträgen

$ 10 Abs. 2 Ziff. 2 des Einkommensteuer-
gesetzes 1958;

3. bei Beiträgen an Bausparkassen im Sinn
des $ 10 Abs. 1 Ziff. 3 des Einkommen-
steuergeseizes 1958 auf Grund von nach
dem 31. Dezember 1954 und vor dem
1.Januar 1959abgeschlossenenVerträgen
$ 10 Abs. 2 Ziff.2 des Einkommensteuer-
gesetzes 1957;

4. bei allgemeinen Sparverträgen im Sinn
des $ 10 Abs. 1 Ziff, 4 des Einkommen-
steuergesetzes 1957, die nach dem 6. Ok-
tober 1956 und vor dem 1. Januar 1959
abgeschlossen worden sind,

$ 10 Abs. 2 Ziff.3 des Einkommensteuer-
geselzes 1957;

3. bei Sparverträgen mit festgelegten Spar-
raten im Sinn des $ 10 Abs 1 Ziff, 4 der
Einkommensteuergesetze 1955 und 1957,
die nach dem 31. Dezember 1954 und vor
dem 1. Januar 1958abgeschlossen worden
sind,
$ 10 Abs. 2 Ziff.3 des Einkommensteuer-
gesetzes 1957.

Das gilt nicht für nach dem 31. Dezember
1954 und vor dem 7. Oktober 1956 abge-
schlossene Sparverträge mit festgelegten
Sparraten im Sinn des $ 10Abs.1 Ziff. A
des Einkommensteuergesetzes 1955, wenn

825

die Sparraten über drei Jahre hinaus ge-
leistet werden; in diesem Fall wird die
NachversteuerungdurchRechtsverordnung
der Bundesregierung mit Zustimmung des
Bundesrates geregelt;

6. bei Sparverträgen mit festgelegten Spar-
raten im Sinn des $ 10 Abs. 1 Ziff. 2 Buch-
stabed desEinkommensteuergesetzes1953
(Bundesgesetzbl. I S. 1355), die vor dem
1.Januar 1955abgeschiossenworden sind,
die hierzu durch Rechtsverordnungder
Bundesregierungmit Zustimmung des
BundesrateszuerlassendenVorschriften;

7. bei Kapitalansammlungsverträgen imSinn
des $10Abs. 1Ziff.4 des Einkommensteuer-
gesetzes 1957, die nach dem 6. Oktober
1956und vor dem 1. Januar 1959über den
Ersterwerb festverzinslicher Schuldver-
schreibungen abgeschlossen worden sind,

$ 10 Abs. 2 Ziff.3 des Einkommensteuer-
gesetzes 1957;

8. bei Kapitalansammlungsverträgen im Sinn
des $ 10 Abs. 1 Ziff. 4 des Einkommen-
steuergesetzes 1955, die nach dem 31.De-
zember 1954und vor dem 7. Oktober 1956
über den Ersterwerb solcher festverzins-
licher Schuldverschreibungenabgeschlos-
sen worden sind, die nicht von Grund-
kreditanstalten, Kommunalkreditanstalten,
Schiffsbeleihungsbanken oder Ablösungs-
anstalten ausgegebenePfandbriefe, Ren-
tenbriefe, “Kommunalschuldverschreibun-
gen oder andere festverzinsliche Schuld-
verschreibungen sind,

$ 10 Abs. 2 Ziff. 3 des Einkommensteuer-
gesetzes 1955, es sei denn, daß es sich
um Wertpapiere handelt, für die durch
besondere Rechtsverordnungder Bun-
desregierung mit Zustimmung des Bun-
desratesdie Sperrfrist verkürzt wird.

(15) Die Vorschrift des $ 13 Abs.4 des Einkom-
mensteuergesetzes 1955ist auf die dort bezeichneten
Steuerpflichtigen weiterhin anzuwenden, wenn diese
Steuerpflichtigensich vor dem 1. Januar 1959als
Landwirte niedergelassen haben.
(16)Die Vorschriften des $ 33a Abs.1 und 2 und

des $ 41 Abs. 1 Ziff. 5 des Einkommensteuergesetzes
1953 gelten auch weiterhin mit der Maßgabe, daß
sie bei einem Steuerpflichtigen jeweils nur für das
Kalenderjahr, in dem bei ihm die Voraussetzungen
für die Gewährung eines Freibetrags nach diesen
Vorschriften eingetreten sind, und für die beiden
folgenden Kalenderjahre anzuwenden sind.

$ 53
Schlußvorschriften

(Sondervorschriften für Berlin)
(1) Bei Anwendung des $ 6a sind als Rechnungs-

zinsfuß mindestens 3!1/,vom Hundert zugrunde zu
legen,wenn die Rückstellung für eine Pensionsan-
wartschaft einer Person gebildet wird, die im Wirt-
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Verordnung zur Änderung
der Verordnung über den Mutterschutz für Beamtinnen.

Vom 22. September 1958.

Auf Grund des $80 Nr. 1 des Bundesbeamten-
gesetzes in der Fassung vom 18. September 1957
(Bundesgesetzbl. I S. 1337) verordnet die Bundes-
regierung:

$ 1
In $8 Abs.1 der Verordnung über den Mutter-

schutz für Beamtinnen vom 19.Juli 1954 (Bundes-
gesetzbl. I S. 214) tritt an die Stelle der Zahl „500*
die Zahl „660“.

82
Diese Verordnung gilt nach $ 14 des Dritten Über-

leitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesge-
setzbl. I S.1) in Verbindung mit $201 des Bundes-
beamtengesetzes auch im Land Berlin.

$ 3
Diese Verordnung gilt nicht im Saarland.

84A
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1.Ok-

tober 1957in Kraft.

Bonn, den 22. September 1958.

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers
Ludwig Erhard

Der Bundesminister des Innern
Dr. Schröder

Bekanntmachung
der Neufassung des Einkommensteuergesetzes.

Vom 23. September 1958.

Auf Grund des $51 Abs. 2 des Einkommensteuer-
gesetzes in der Fassung vom 13,November 1957
(Bundesgesetzbl, I S. 1793) wird nachstehend der
Wortlaut des Einkommensteuergesetzesunter Be-
rücksichtigung des Gesetzes zur Änderung steuer-
licher Vorschriften auf dem Gebiet der Steuern vom
Einkommen und Ertrag und des Verfahrensrechts
vom 18.Juli 1958 (Bundesgesetzbl. I S. 473) bekannt-
gemacht.

Bonn, den 23. September 1958,

Der Bundesminister der Finanzen
Etzel
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I. Steuerpflicht
81

(1) Natürliche Personen, die im Inland einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben, sind vorbehaltlich des Absatzes 3 unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig. Die unbe-
schränkte Einkommensteuerpflicht erstreckt sich auf
sämtliche Einkünfte.

(2) Natürliche Personen, die im Inland weder
einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben, sind beschränkt einkommensteuerpflichtig
mit inländischen Einkünften im Sinn des $49.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für natürliche Per-
sonen, die weder einen Wohnsitz noch ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des
Grundgesetzes und in Berlin (West), aber einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in
einem zum Inland gehörenden Gebiet haben, in dem
Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufent-
halt im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in
Berlin (West) als beschränkt einkommensteuerpflich-
tig behandelt werden.

Il. Einkommen
1. Einkunitsarten, Einkünite, Einkommen

%2
(1) Die Einkommensteuer bemißt sich nach dem

Einkommen,dasder Steuerpflichtigeinnerhalb eines
Kalenderjahrs bezogen hat.

(2) Einkommen ist der Gesamtbetrag der Ein-
künfte aus den in Absatz 3 bezeichneten Einkunfts-
arten nach Ausgleich mit Verlusten, die sich aus
einzelnen Einkunftsarten ergeben, und nach Abzug
der Sonderausgaben ($$ 10 bis 10d). Bei der Ermitt-
lung des Einkommens bleiben die in $ 49 bezeichne-
ten Einkünfte, die in zum Inland gehörenden Gebie-
ten außerhalb des Geltungsbereichs des Grundge-
setzes und von Berlin (West) bezogen worden sind,
außer Ansatz, wenn in diesen Gebieten Personen,
die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichenAufenthalt
im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in Ber-
lin (West) haben, als beschränkteinkommensteuer-
pflichtig behandelt werden.

(3) Der Einkommensteuer unterliegen nur
1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
. Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
Einkünfte aus selbständiger Arbeit,
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,
Einkünfte aus Kapitalvermögen,

. Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung,

7. sonstige Einkünfte im Sinn des $ 22.

on»wn

Zu welcher Einkunftsart die Einkünfte im einzelnen
Fall gehören, bestimmt sich nach $$ 13 bis 24.

(4) Einkünfte im Sinn des Absatzes 3 sind
1. bei Land- und Forstwirtschaft,Gewerbebe-

trieb und selbständigerArbeit der Gewinn
($$4 bis 7e),

2. bei den anderen Einkunftsarten der Über-
schuß der Einnahmen über die Werbungs-
kosten (888, 9 und 9a).

(5) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-
treibenden ist der Gewinn nach dem Wirtschaftsjahr
zu ermitteln. Wirtschaftsjahr ist

1. bei Land- und Forstwirten der Zeitraum
vom 1. Juli bis zum 30. Juni. Durch Rechts-
verordnung kann für einzelne Gruppen von
Land- und Forstwirten ein anderer Zeit-
raum bestimmt werden, wenn das aus wirt-
schaftlichen Gründen erforderlich ist;

2. bei Gewerbetreibenden, deren Firma im
Handelsregister eingetragen ist, der Zeit-
raum, für den sie regelmäßig Abschlüsse
machen. Die Umstellung des Wirtschafts-
jahrs auf einen vom Kalenderjahr abwei-
chenden Zeitraum ist steuerlich nur wirk-
sam, wenn sie im Einvernehmen mit dem
Finanzamt vorgenommen wird;

3. bei anderen Gewerbetreibenden das Kalen-
derjahr. Sind sie gleichzeitigbuchführende
Land- und Forstwirte, so können sie mit
Zustimmung des Finanzamts den nach Zif-
fer 1 maßgebenden Zeitraum als Wirt-
schaftsjahr für den Gewerbebetrieb bestim-
men, wenn sie für den Gewerbebetrieb Bü-
cher führen und für diesen Zeitraum regel-
mäßig Abschlüsse machen.

(6) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-
treibenden, deren Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr
abweicht, ist der Gewinn aus Land- und Forstwirt-
schaft oder aus Gewerbebetrieb bei der Ermittlung
des Einkommens in folgender Weise zu berück-
sichtigen:

1. Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn
des Wirtschaftsjahrs auf das Kalenderjahr,
in dem das Wirtschaftsjahr beginnt, und
auf das Kalenderjahr, in dem das Wirt-
schaftsjahr endet, entsprechend dem zeit-
lichen Anteil aufzuteilen. Bei der Auftei-
lung sind Veräußerungsgewinne im Sinn

des Kalenderjahrs hinzuzurechnen,in dem
sie entstanden sind;

2. bei Gewerbetreibenden gilt der Gewinn des
Wirtschaftsjahrs als in dem Kalenderjahr
bezogen, in dem das Wirtschaftsjahr endet.
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2. Sienerfreie Einnahmen

$3

aus einer Krankenversicherung
und aus der geselzlichen Unfallversicherung
sowie Sachleistungen aus der gesetzlichen
Rentenversicherung der Arbeiter und Ange-
stellten und aus der Knappschaftsversiche-
rung;

und die Stillegungsvergütungaus der gesetz-
lichen Arbeitslosenversicherung sowie die
Unterstützung aus der gesetzlichenArbeits-
losenhilfe;

lichen Rentenversicherung der Arbeiter und
der Angestellten, aus der Knappschaftsver-
sicherung und auf Grund der Beamten-
(pensions-)gesetze;

grenzschutzes, der Bereitschaftspolizei der
Länder und der Vollzugspolizei der Länder
und Gemeinden und bei Vollzugsbeamten der
Kriminalpolizei des Bundes, der Länder und
Gemeinden
a) der Geldwert der ihnen aus Dienstbestän-

den überlassenenDienstkleidung,
b) Einkleidungsbeihilfen und Abnutzungsent-

schädigungenfür die Dienstkleidung der
zum Tragen oder Bereithalten von Dienst-
kleidung Verpflichtetenund für dienstlich
notwendige Kleidungsstücke der Vollzugs-
beamtender Kriminalpolizei,

c) Verpflegungs- und Beköstigungszuschüsse
und der Geldwert der im Einsatz unent-
geltlich abgegebenen Verpflegung,

d) der Geldwert der freien ärztlichenBehand-
lung, der freien Krankenhauspflege, des
freien Gebrauchs von Kur- und Heilmitteln
und der freien ärztlichen Behandlung er-
krankter Ehefrauen und unterhaltsberech-
tigter Kinder;

die Heilfürsorge auf Grund des $ 1 Abs. 1
Satz 1desWehrsoldgesetzes;

ten aus Öffentlichen Mitteln versorgungshalber
an Wehrdienstbeschädigte oder ihre Hinter-
bliebenen, Kriegsbeschädigte, Kriegshinter-
bliebene und ihnen gleichgestelltePersonen
gezahlt werden, soweit es sich nicht um Be-
züge handelt, die auf Grund der Dienstzeit
gewährt werden;

den Lastenausgleich (Lastenausgleichsgesetz
—LAG) vom 14.August 1952 (Bundesgesetz-
blatt I S. 446) in der Fassung der dazu ergan-
genen Änderungsgesetze und Härtebeihilfen
auf Grund der $$ 68 bis 84 des Gesetzes zur

den Zusammenbruch des Deutschen Reiches

entstandener Schäden (Allgemeines Kriegs-
folgengesetz) vom 5. November 1957 (Bundes-
gesetzbl. IS. 1747);

stungen im Heilverfahren, die auf Grund ge-
setzlicher Vorschriften zur Wiedergutmachung
nationalsozialistischen Unrechts gewährt wer-
den. Die Steuerpflicht von Bezügen aus einem
aus Wiedergutmachungsgründen neu begrün-
deten oder wieder begründeten Dienstverhält-
nis sowie von Bezügen aus einem früheren
Dienstverhältnis, die aus Wiedergutmachungs-
gründen neu gewährt oder wieder gewährt
werden, bleibt unberührt;
Abfindungen wegen Entlassung aus einem
Dienstverhältnis auf Grund der $$7 und 8 des
Kündigungsschutzgesetzes oder des $ 74 des
Betriebsverfassungsgesetzes; das gleiche gilt
für Abfindungen wegen Entlassung aus einem
Dienstverhältnis, die in einem Vergleich vor
dem Arbeitsgericht vereinbart sind, voraus-
gesetzt, daß die bezeichneten Vorschriften für
den Arbeitnehmer gelten und die Abfindung
12 Monatsverdienste nicht übersteigt;
UÜbergangsgelder und Übergangsbeihilfen auf
Grund gesetzlicher Vorschriften wegen Ent-
lassung aus einemDienstverhältnis;
Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder aus Mit-
teln einer öffentlichen Stiftung, die wegen
Hilfsbedürftigkeit oder als Beihilfe zu dem
Zweck bewilligt werden, die Erziehung oder
Ausbildung, die Wissenschaftoder Kunst un-
mittelbar zu fördern. Darunter fallen nicht
Kinderzuschläge und Kinderbeihilfen, die auf
Grund der Besoldungsgesetze,besondererTa-
rife oder ähnlicher Vorschriften gewährt
werden;
aus einer Bundeskasse oder Landeskasse ge-
zahlte Bezüge,die in einemBundesgesetzoder
Landesgesetz oder einer auf bundesgesetz-
licher oder landesgesetzlicher Ermächtigung
beruhenden Bestimmung oder von der Bun-
desregierung oder einer Landesregierung als
Aufwandsentschädigung festgesetzt sind und
als Aufwandsentschädigung im Haushaltsplan
ausgewiesen werden. Das gleiche gilt für an-
dere Bezüge, die als Aufwandsentschädigung
aus öffentlichen Kassen an öffentliche Dienste
leistende Personen gezahlt werden, soweit
nicht festgestelltwird, daß sie für Verdienst-
ausfall oder Zeitverlust gewährtwerden oder
den Aufwand, der dem Empfänger erwächst,
offenbar übersteigen;
die aus öffentlichenKassen gezahltenReise-
kostenvergütungen und Umzugskostenver-
gütungen;
Vorzugsrenten auf Grund des Gesetzes über
die Ablösung öffentlicher Anleihen;
Heiratsbeihilfen und Geburtsbeihilfen, die an
Arbeitnehmer von dem Arbeitgeber gezahlt
werden. Übersteigt die Heiratsbeihilfe den
Betrag von 700DeutscheMark, die Geburts-
beihilfe den Betrag von 500 Deutsche Mark,
so ist der übersteigende Betrag steuerpflichtig;



die Beträge, die den im privaten Dienst ange-
stellten Personen für Reisekosten und für
dienstlich veranlaßle Umzugskosten gezahlt
werden, soweit sie die durch die Reise oder
den Umzug entstandenen Mehraufwendungen
nicht übersteigen;
Weihnachtszuwendungen (Neujahrszuwendun-
gen) des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer,
soweit sie im einzelnen Fall insgesamt 100
Deutsche Mark nicht übersteigen. Weihnachts-
zuwendungen (Neujahrszuwendungen) sind
Zuwendungen in Geld, die in der Zeit vom
15. November eines Kalenderjahrs bis zum
15.Januar des folgenden Kalenderjahrs aus
Anlaß des Weihnachtsfestes (Neujahrstags)
gezahlt werden;
das Aufgeld für ein an die Bank für Vertrie-
bene und Geschädigte (Lastenausgleichsbank)
zugunsten des Ausgleichsfonds ($5 des Lasten-
ausgleichsgesetzes) gegebenes Darlehen, wenn
das Darlehen nach $ 7f des Gesetzes in der
Fassung vom 15. September 1953 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1355) im Jahr der Hingabe als
Betriebsausgabe abzugsfähig war;
Entschädigungen auf Grund des Gesetzes über
die Entschädigung ehemaliger deutscher
Kriegsgefangener;
die aus Öffentlichen Mitteln des Bundespräsi-
denten aus sittlichen oder sozialen Gründen
gewährten Zuwendungen an besonders ver-
diente Personen oder ihre Hinterbliebenen;
Zinsen aus Schuldbuchforderungen im Sinn
des $35 Abs. 1 des Allgemeinen Kriegsfolgen-
gesetzesvom 5. November 1957(Bundesge-
setzbl. IS.1747);
der Ehrensold, der auf Grund des Gesetzes
über Titel, Orden und Ehrenzeichen vom
26. Juli 1957(Bundesgesetzbl. I S. 844)gewährt
wird;

die Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz
in der Fassung vom 13. März 1957 (Bundes-
gesetzbl.IS. 168);
Kindergeld, das auf Grund des Kindergeld-
gesetzes vom 13.November 1954 (Bundes-
gesetzbl. I S. 333) und des Kindergeldergän-
zungsgesetzes vom 23. Dezember 1955 (Bun-
desgesetzbl. I S. 841) gezahlt wird, sowie die
in $ 11des Kindergeldanpassungsgesetzes vom
7. Januar 1955 (Bundesgesetzbl. I S. 17) be-
zeichneten Leistungen; dabei ist das Gesetz
zur Änderung und Ergänzung von Vorschrif-
ten der Kindergeldgesetze vom 27. Juli 1957
(Bundesgesetzbl. I S. 1061) zu beachten;
Einkünfte, soweit sie jährlich 2000 Deutsche
Mark nicht übersteigen, aus der Verpachtung
eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs,
Betriebsteils oder Grundstücks oder aus einer
bei der Veräußerung derartiger Vermögens-
gegenstände vorbehaltenen Versorgung mit
Wohnung und Unterhalt (z.B. Altenteil) nach
Maßgabe der $$ 48, 42 und 35 des Bundes-
vertriebenengesetzes in der Fassung vom
14.August 1957 (Bundesgesetzbl. IS.1215);
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Dividenden und Zinsen aus den von dem In-
ternationalen Währungsfonds ausgegebenen
Schuldverschreibungen und Wertpapieren nach
dem Gesetz über den Beitritt der Bundesrepu-
blik Deutschland zu dem nach der Bekannt-
machung vom 26. August 1952 (Bundesgesetz-
blatt II S.728)am 14.August 1952in Kraft ge-
tretenen Abkommen über den Internationalen
Währungsfonds vom 28. Juli 1952 in dem aus
Artikel IX Abschnitt 9 des Abkommens über
den Internationalen Währungsfonds ersicht-
lichen Umfang (Bundesgesetzbl. II S.637, 638)}
Dividenden und Zinsen aus den von der In-
ternationalen Bank für Wiederaufbau und
Entwicklung ausgegebenen oder garantierten
Schuldverschreibungen und Wertpapieren nach
dem Gesetz vom 28. Juli 1952 über den Bei-
tritt der Bundesrepublik Deutschland zu dem
nach der Bekanntmachung vom 26.August 1952
(Bundesgesetzbl.II S.728)am 14.August 1952
in Kraft getretenen Abkommen über die Inter-
nationale Bank für Wiederaufbau und Ent-
wicklung in dem aus Artikel VII Abschnitt 9
des bezeichneten Abkommens ersichtlichen
Umfang (Bundesgesetzbl.1952II S. 637,664);
DividendenundZinsen aus den von der Inter-
nationalen Finanz-Corporation ausgegebenen
oder garantierten Schuldverschreibungen und
Wertpapieren nach dem Gesetz vom. 12.Juli
1956 betreffend das am 20. Juli 1956 in Kraft
getretene Abkommen über die Internationale
Finanz-Corporation und betreffend Gouver-
neure und Direktoren in der Internationalen
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, in
der Internationalen Finanz-Corporation und
im Internationalen Währungsfonds in dem aus
Artikel VI Abschnitt 9 des bezeichneten Ab-
kommens ersichtlichen Umfang (Bundesgesetz-
blatt 1956II S.747,749,901);
das Gehalt und die Bezüge, die die diploma-
tischen Vertreter fremder Mächte, die ihnen
zugewiesenen Beamten und die in ihren Dien-
sten stehenden Personen erhalten, soweit sie
nicht die deutsche Staatsangehörigkeit be-
sitzen, sowie das Gehalt und die Bezüge der
Berufskonsuln, der Konsulatsangehörigen und
deren Personal, soweit sie Angehörige des
Entsendestaates sind und in Deutschland
außerhalb ihres Amtes oder Dienstes keinen
Beruf, kein Gewerbe und keine andere ge-
winnbringende Tätigkeit ausüben;
das Gehalt und die Bezüge, die deutsche
Staatsangehörige als ständige Mitglieder des
internationalen Stabes des Generalsekretariats
der Organisation für europäische wirtschaft-
liche Zusammenarbeit (OEEC) von der OEEC
erhalten (Artikel 14 Buchstabe b des Zusatz-
protokolls Nummer 1 zum Abkommen über
die europäische wirtschaftliche Zusammen-
arbeit);
das Gehalt und die Bezüge, die von dem In-
ternationalen Währungsfonds und der Inter-
nationalen Bank für Wiederaufbau und Ent-
wicklung an ihre Direktoren, Stellvertreter,
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Beamten oder Angestellten gezahlt werden,
wenn diese Personen nicht die deutsche Staats-
angehörigkeit besitzen (Gesetz über den Bei-
tritt der Bundesrepublik Deutschland zu den
in Ziffern 26 und 27 bezeichneten Abkommen);
das Gehalt und die Bezüge, die von einer
Sonderorganisation der Vereinten Nationen
an ihre Beamten gezahlt werden, ohne Rück-
sicht auf die Staatsangehörigkeit dieser Per-
sonen, wenn die Bundesrepublik Mitglied-
staat der Sonderorganisationist und Steuer-
befreiung nach Artikel VI des Abkommens
über die Vorrechte und Befreiungen der Son-
derorganisationen der Vereinten Nationen
vom 21.November 1947 zu gewähren ist (Ge-
setz vom 22. Juni 1954 über den Beitritt der
Bundesrepublik Deutschland zum Abkommen
über die Vorrechte und Befreiungen der Son-
derorganisationen der Vereinten Nationen vom
21.November 1947 und über die Gewährung
von Vorrechten und Befreiungen an andere
zwischenstaatliche Organisationen — Bundes-
gesetzbl. 1954 II S. 639);
das Gehalt und die Bezüge, die von dem
Europarat an bestimmte Beamte gezahlt werden
(Gesetz vom 30. April 1954 über den Beitritt
der Bundesrepublik Deutschland zum Allge-
meinen Abkommen vom 2. September 1949
über die Vorrechte und Befreiungen des
Europarates und zu dem Zusatzprotokoll vom
6. November 1952 zu diesem Abkommen -
Bundesgesetzbl. 1954 II S. 493);
das Gehalt und die Bezüge, die an die Mit-
glieder der Hohen Behörde und die Beamten
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl gezahlt werden, ohne daß es auf die
Staatsangehörigkeit dieser Personen ankommt
(Gesetz betreffend den nach der Bekannt-
machung vom 14. Oktober 1952 — Bundes-
gescetzbl.II S. 978 — am 23. Juli 1952 in Kraft
getretenen Vertrag vom 18. April 1951 über
die Gründung der Europäischen Gemeinschaft
für Kohle und Stahl vom 29. April 1952 in
Verbindung mit Kapitel V Artikel 11des Pro-
tokolls über die Vorrechte und Immunitäten
der Gemeinschaft — Bundesgesetzbl. II S. 445,
479). Steuerfrei sind außerdem nach dem be-
zeichneten Vertrag in Verbindung mit den
Artikeln 3 und 16 des Protokolls über die Sat-
zung des Gerichtshofsdas Gehalt und die Be-
züge, die der Gerichtshof an seine Richter und
bestimmte seiner Bediensteten zahlt (Bundes-
gesetzbl. 1952 II S. 482);
das Gehalt und die Bezüge des Leiters der Is-
raelischen Mission und ihrer ständigen Beam-
ten israelischer Staatsangehörigkeit, soweit
das Gehalt und die Bezüge für ihre Tätigkeit
als Mitglieder der Israelischen Mission ge-
zahlt werden (Gesetz vom 20.März 1953 be-
treffend das nach der Bekanntmachungvom
30.April 1953 -— Bundesgesetzbl. II S. 128 -
am 27,März 1953 in Kraft getretene Abkom-
men vom 10. September 1952 zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und dem Staat
Israel — Bundesgesetzbi. 1953IT S. 35);

nach Maßgabe der Artikel 2 und 4 des Ab-
kommens über die steuerliche Behandlung der
Streitkräfte und ihrer Mitglieder (Bundes-
gesetzbl. 1955 II S. 301, 469) das Gehalt und
die Bezüge, die die in Artikel 1 Ziff. 7 des
Vertrags über die Rechteund Pflichten aus-
ländischer Streitkräfte und ihrer Mitglieder
in der Bundesrepublik Deutschland— Trup-
penvertrag — (Bundesgesetzbl. 1955 II S. 301,
321) bezeichneten Mitglieder der Streitkräfte
sowie die Angestellten eines Teils der in Ar-
tikel 36 des Truppenvertrags bezeichneten Or-
ganisationen und Unternehmen als Entgelt für
ihre dienstlicheTätigkeit bei den Streitkräf-
ten oder bei den Organisationenund Unter-
nehmen im Bundesgebiet erhalten;

das Gehalt und die Bezüge, die von der Inter-
nationalen Finanz-Corporation an ihre Direk-
toren, Stellvertreter, Beamten oder Angestell-
ten gezahlt werden, wenn diese Personen
nicht die deutsche Staatsangehörigkeit be-
sitzen (Gesetz betreffend das in Ziffer 28 be-
zeichnete Abkommen);
das Gehalt und die Bezüge, die von der Inter-
nationalen Zivilluftfahrt-Organisation an ihre
Beamten gezahlt werden, nach Maßgabe des
in Ziffer 32 bezeichneten Abkommens (Gesetz
vom 7. April 1956 über den Beitritt der Bun-
desrepublik Deutschland zu dem am 8. Juni
1956 in Kraft getretenen Abkommen vom
7.Dezember 1944 über die Internationale Zi-
villuftfahrt und die Annahme der Verein-
barung vom 7. Dezember 1944über den Durch-
flug im Internationalen Fluglinienverkehr in
Verbindung mit Teil II Kapitel XI Artikel 60
des Abkommens über die Internationale Zi-
villuftfahrt — Bundesgesetzbl. 1956 II S. 411,
412,934);
nach Maßgabe des Artikels VII des Abkom-
mens vom 30. Juni 1955zwischen der Bundes-
republik Deutschland und den Vereinigten
Staaten von Amerika über gegenseitige Ver-
teidigungshilfe das Gehalt und die Bezüge,
die das Personal der Regierung der Vereinig-
ten Staaten von Amerika erhält (Gesetz vom
21. Dezember 1955 über das am 27.Dezember
1955 ‘in Kraft getretene Abkommen vom
30. Juni 1955— Bundesgesetzbl. 1955II S. 1049,
1956II S. 377);

gemeinschaft gezahlten Gehälter, Löhne
und Bezüge der vom Rat bestimmtenBe-
amten und sonstigen Bediensteten der Ge-
meinschaft, der Mitglieder der Kommission
sowie der Richter, Generalanwälte, des
Kanzlers und der Hilfsberichterstatter des
Gerichtshofs nach Maßgabe der Artikel 12,
15, 19 und 20 des Protokolls über die Vor-
rechte und Befreiungen der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft vom 17.April 1957
(Bundesgesetzbl.II S. 1182); die Befreiung
gilt auch für die Mitglieder der Organe
der Europäischen Investitionsbank, ihr Per-
sonal und für die Vertreter der Mitglied-



staaten, die an ihren Arbeiten teilnehmen
(Artikel 21 des bezeichneten Protokolls),

b) die von der Europäischen Atomgemein-
schaft gezahlten Gehälter, Löhne und Be-
züge der vom Rat bestimmten Beamten
und sonstigen Bediensteten der Gemein-
schaft,der Mitglieder der Kommission so-
wie der Richter, Generalanwälte, des Kanz-
lers und der Hilfsberichterstatter des Ge-
richtshofs nach Maßgabe der Artikel 12,
15, 19 und 20 des Protokolls über die Vor-
rechte und Befreiungen der Europäischen
Atomgemeinschaft vom 17. April 1957
(Bundesgesetzbl. II S. 1212)

(Gesetzzu den Verträgen vom 25.März 1957
zur Gründung der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft und der Europäischen Atom-
gemeinschaft vom 27. Juli 1957 — Bundes-
gesetzbl. II S. 753, 1678);
die Einkünfte der Steuerpflichtigen insoweit,
als ihnen ein Anspruch auf Befreiung nach
den Doppelbesteuerungsabkommen zusteht
($ 9 des Steueranpassungsgesetzes);
die Zuwendungen, die auf Grund des Ful-
bright-Abkommens gezahlt werden;
der Ehrensold für Künstler sowie Zuwendun-
gen aus Mitteln der Deutschen Künstlerhilfe,
wenn es sich um Bezüge aus Öffentlichen Mit-
teln handelt, die wegen der Bedürftigkeit des
Künstlers gezahlt werden;
die Beihilfen, die von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft gewährt werden;
Zinsen aus festverzinslichen Schuldverschrei-
bungen, die zur Erfüllung der Entschädigungs-
ansprüche für Altsparanlagen im Sinn des$ 2
Abs.1 Ziff.3, 4 und 6 des Altsparergesetzes
ausgegebenworden sind ($ 18Abs.8 desAlt-
sparergesetzes in der Fassung des Artikels IV
Ziff. 2 desVierten Gesetzeszur Änderung des
Lastenausgleichsgesetzes vom 12.Juli 1955 -
Bundesgesetzbl. I S. 403);
Bergmannsprämien nach $4 des Gesetzes über
Bergmannsprämien vom 20. Dezember 1956
(Bundesgesetzbl. I S. 927);
Beträge, die nach Teil I des deutsch-schwei-
zerischen Abkommens vom 16. Juli 1956 ge-
zahlt werden (Artikel 2 des Gesetzes vom
4. April 1957 zu dem am 16. Juli 1956 in Bonn
unterzeichneten Abkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft über die Liquidation
des früheren deutsch-schweizerischen Verrech-
nungsverkehrs —Bundesgesetzbl. 1957ITS. 66);
Leistungen nach dem Unterhaltssicherungs-
gesetz vom 26.Juli 1957 (Bundesgesetzbl.I
S. 1046), soweit sie nicht nach dessen $ 15
Abs. 1 Satz 2 steuerpflichtig sind;
laufende Zuwendungen eines früheren alli-
ierten Besatzungssoldaten an seine im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes ansässige
Ehefrau, soweit sie auf diese Zuwendungen
angewiesen ist;

50.

52.

M)
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die Beträge, die der Arbeitnehmer vom Ar-
beitgeber erhält, um sie für ihn auszugeben
(durchlaufende Gelder), und die Beträge, durch
die Auslagen des Arbeitnehmers für den Ar-
beitgeber ersetzt werden (Auslagenersatz);
Trinkgelder, die dem Arbeitnehmer von Drit-
ten gezahlt werden, ohne daß ein Rechtsan-
spruch darauf besteht, soweit sie 600Deutsche
Mark im Kalenderjahr nicht übersteigen;
besondere Zuwendungen des Arbeitgebers an
den Arbeitnehmer nach näherer Maßgabe
einer Rechtsverordnung, soweit es aus sozia-
len Gründen oder zur Vereinfachung des Be-
steuerungsverfahrens geboten erscheint, die
Zuwendungen ganz oder teilweise steuerfrei
zu belassen.

8 3a
Steuerbefreiung bestimmter Zinsen

Steuerfrei sind
1. Zinsen aus im Geltungsbereichdes Grund-

gesetzes oder in Berlin (West) ausgegebe-
nen Pfandbriefen und Kommunalschuldver-
schreibungen, wenn die Erlöse aus diesen
Wertpapieren mindestens zu 90 vom Hun-
dert zur Finanzierung des sozialen Woh-
nungsbaues und der durch ihn bedingten
Kosten der Aufschließungsmaßnahmen und
Gemeinschaftseinrichtungenbestimmtsind;

2. Zinsen aus
a) festverzinslichenSchuldverschreibungen

des Bündes und aus Schatzanweisungen
des Bundes mit einer Laufzeit von min-
destens drei Jahren,

b) festverzinslichen Schuldverschreibungen
der Länder und aus Schatzanweisungen
der Länder mit einer Laufzeit von min-
destens drei Jahren, wenn der Ausschuß
für Kapitalverkehr ($ 6 des Gesetzes
über den Kapitalverkehr vom 2. Sep-
tember 1949 — WiGBl. S. 305) fest-
gestellt hat, daß die vorgesehenenAus-
gabebedingungen das Kurs- und Zins-
gefüge am Kapitalmarkt nicht stören;

3. Zinsen aus vor dem 1.April 1952— in Ber-
lin (West) vor dem 27. Juni 1952— im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes oder in
Berlin (West) ausgegebenen festverzins-
lichen Wertpapieren (ausgenommen Na-
mensschuldverschreibungen)und aus fest-
verzinslichen Wertpapieren, die in der Zeit
nach dem 31.März 1952 — in Berlin (West)
nach dem 26. Juni 1952 — bis zum 17.De-
zember1952imGeltungsbereichdesGrund-
gesetzes oder in Berlin (West) ausgegeben
und nach dem Gesetz über den Kapitalver-
kehr vom 2. September 1949(WiGBl. S. 305)
genehmigt worden sind. Die Steuerfreiheit
bezieht sich auch auf Zinsen aus vor dem
21. Juni 1948 — in Berlin (West) vor dem
25. Juni 1948 — außerhalb des Geltungs-
bereichs des Grundgesetzes und von Ber-
lin (West) ausgegebenen festverzinslichen
Wertpapieren
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a) von Geldinstituten, die nach $ 3 der
35. Durchführungsverordnung zum Um-
stellungsgesetz (Öffentlicher Anzeiger
Nr. 83 vom 13.September 1949)bis zum
17. Dezember 1952 als verlagert aner-
kannt worden sind oder vor dem
21. Juni 1948 ihren Sitz in den Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder vor dem
25. Juni 1948nach Berlin (West) verlegt
haben,

b) von anderen Unternehmen, die ihren
Sitz in den Geltungsbereichdes Grund-
gesetzes oder nach Berlin (West) ver-
legt haben und auf deren Emissionen
$ 1 des Gesetzes zur Bereinigung des
Wertpapierwesens (Wertpapierbereini-
gungsgesetz) vom 19. August 1949
(WiGBl. S.295)—in Berlin (West)$1des
Gesetzes zur Bereinigung des Wert-
papierwesens (Wertpapierbereinigungs-
gesetz) vom 26.September 1949(Ver-
ordnungsblatt für Groß-Berlin Teil I
3.346)— anzuwendenist.

Die Steuerfreiheit gilt nicht für Zinsen aus
Industrieobligationen, die nach dem 20. Juni
1948— in Berlin (West) nach dem 24. Juni
1948— ausgegeben worden sind und nicht
für Zinsen aus Wandelanleihen und Ge-
winnobligationen. Sie gilt jedoch für Zin-
sen aus vor dem 1. Januar 1952ausgegebe-
nen Industrieobligationen (ausgenommen
Wandelanleihen und Gewinnobligationen),
soweit und nachdem der Zinssatz auf 5,5
vom Hundert ermäßigt worden ist;

4. Zinsen aus nach dem 31. März 1952 — in
Berlin (West) nach dem 26. Juni 1952— im
Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in
Berlin (West) ausgegebenen festverzins-
lichen Wertpapieren, wenn der Verwen-
dungszweck des Erlöses nach Anhörung des
Ausschusses für Kapitalverkehr ($ 6 des
Gesetzes über den Kapitalverkehr vom
2. September 1949— WiGBl. S. 305) durch
Rechtsverordnung als besonders förde-
rungswürdig anerkannt worden ist. Eine
Anerkennung darf nur erfolgen, wenn eine
Ausgabe für den vorgesehenen Verwen-
dungszweck zu den üblichen Bedingungen
am Kapitalmarkt nicht möglich ist und
wenn der Kapitalverkehrsausschuß fest-
gestellt hat, daß durch die Ausgabe das
Kurs- und Zinsgefüge am Kapitalmarkt
nicht gestört wird.

(2) Eine Anleihe gilt im Sinn des Absatzes 1 als
ausgegeben, wenn mindestens ein Wertpapier der
Anleihe veräußert worden ist.

(3) Die Steuerfreiheit der Zinsen aus den in Ab-
satz 1 bezeichneten Anleihen wird durch eine Än-
derung des Ausgabekurses der Anleihe nicht be-
rührt, wenn der Bundesminister für Wirtschaft im
Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finan-
zen die Änderung genchmigt hat.

(4} Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff. 1, 2 und 4
gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinn des Ab-

satzes 1 Ziff. 1, 2 und 4, die vor dem 1. Januar 1955
ausgegeben worden sind.

$ 3b
Steuerbefreiung bestimmter Gewinnanteile

Steuerfrei sind die vor dem 1.Januar 1961fällig ge-
wordenen Gewinnanteile und sonstigen Bezüge
aus Anteilen an Wohnungsunternehmen, solange
diese nach dem Gesetz über die Gemeinnützigkeit
im Wohnungswesen vom 29.Februar 1940 (Reichs-
gesetzbl.I S.438) und den dieses Gesetz ergänzen-
den Vorschriften als gemeinnützig anerkannt sind.

8 3c
Anteilige Abzüge

Soweit Ausgaben mit steuerfreien Einnahmen
in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang
stehen, dürfen sie nicht als Betriebsausgaben oder
Werbungskostenabgezogenwerden.

3. Gewinn

5 A
Gewinnbegriff im allgemeinen

(1) Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen
dem Betriebsvermögen am Schluß des Wirtschafts-
jahrs und dem Betriebsvermögen am Schluß des
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs, vermehrt um
den Wert der Entnahmen und vermindert um den
Wert der Einlagen. Entnahmen sind alle Wirt-
schaftsgüter (Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse,
Nutzungen und Leistungen), die der Steuerpflich-
tige dem Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder
für andere betriebsfremde Zwecke im Laufe des
Wirtschaftsjahrs entnommen hat. Einlagen sind alle
Wirtschaftsgüter ({Bareinzahlungen und sonstige
Wirtschaftsgüter), die der Steuerpflichtige dem Be-
trieb im Laufe des Wirtschaftsjahrs zugeführt hat.
Bei der Ermittlung des Gewinns sind die Vorschrif-
ten über die Betriebsausgaben(Absatz 4), über die
Bewertung ($$ 6, 6a) und über die Absetzung für
Abnutzung oder Substanzverringerung ($ 7) zu be-
folgen. Der Wert des Grund und Bodens, der zum
Anlagevermögen gehört, bleibt außer Ansatz.

(2) Der Steuerpflichtige darf die Vermögensüber-
sicht (Bilanz) auch nach ihrer Einreichung beim
Finanzamt ändern, soweit sie den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung unter Befolgung der
Vorschriften dieses Gesetzes nicht entspricht. Dar-
über hinaus ist eine Änderung der Vermögensüber-
sicht (Bilanz) nur mit Zustimmung des Finanzamts,
im Rechtsmittelverfahren mit Zustimmung der
Rechtsmittelbehörde zulässig.
(3) Steuerpflichtige,die nicht auf Grund gesetz-

licher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu
führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, und
die auch keine Bücher führen und keine Abschlüsse
machen, können als Gewinn den Überschuß der
Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben
(Absatz 4) ansetzen. Die Vorschriften über die Ab-
setzung für Abnutzung oder Substanzverringerung
($ 7) sind zu befolgen.



(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die
durch den Betrieb veranlaßt sind. Berühren Betriebs-
ausgaben im Sinn des Satzes 1 die Lebensführung
des Steuerpflichtigen oder anderer Personen, so
scheidendie Aufwendungen bei der Gewinnermitt-
lung insoweit aus, als sie unter Berücksichtigung
der Verkehrsauffassung als unangemessen anzu-
sehen sind. $ 12 Ziff. 1 bleibt unberührt.
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Gewinn bei Vollkaufleuten und bei bestimmten

anderen Gewerbetreibenden
Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund gesetz-

licher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu
führen und regelmäßigAbschlüssezu machen,oder
die ohne eine solche Verpflichtung Bücher führen
und regelmäßig Abschlüsse machen, ist für den
Schluß des Wirtschaftsjahrs das Betriebsvermögen
anzusetzen ($4 Abs. 1 Satz 1), das nach den handels-
rechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung auszuweisen ist. Die Vorschriften über die
Entnahmen und die Einlagen ($ 4 Abs. 1), über die
Zulässigkeit der Bilanzänderung ($ 4 Abs. 2), über
die Betriebsausgaben ($ 4 Abs. 4), über die Bewer-
tung ($$ 6, 6a) und über die Absetzung für Abnut-
zung oder Substanzverringerung ($ 7) sind zu be-
folgen.

86
Bewertung

(1) Für die Bewertung der einzelnen Wirtschafts-
güter, die dem Betrieb dienen, #ilt das Folgende:

1. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die
der Abnutzung unterliegen, sind mit den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, ver-
mindert um die Absetzungen für Abnutzung
nach $ 7, anzusetzen. Ist der Teilwert nie-
driger, so kann dieser angesetzt werden.
Teilwert ist der Betrag, den ein Erwerber
des ganzen Betriebs im Rahmen des Ge-
samtkaufpreises für das einzelne .Wirt-
schaftsgut ansetzen würde; dabei ist davon
auszugehen, daß der Erwerber den Betrieb
fortführt. Bei Wirtschaftsgütern, die bereits
am Schluß des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahrs zum Anlagevermögen des
Steuerpflichtigen gehört haben, darf der
Bilanzansatz nicht über den letzten Bilanz-
ansatz hinausgehen.

2. Andere als die in Ziffer 1 bezeichneten
Wirtschaftsgüter des Betriebs (Grund und
Boden, Beteiligungen, Geschäfts- oder Fir-
menwert, Umlaufsvermögen) sind mit den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten an-
zusetzen. Statt der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten kann der niedrigere Teil-
wert (Ziffer 1 Satz 3) angesetzt werden.
BeiWirtschaftsgütern, die bereits amSchluß
des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs zum
Betriebsvermögen gehört haben, kann der
Steuerpflichtige in den folgenden Wirt-
schaftsjahren den Teilwert auch dann an-
setzen, wenn er höher ist als der letzte
Bilanzansatz; es dürfen jedoch höchstens
die Anschaffungs-oder Herstellungskosten
angesetzt werden. Bei land- und forstwirt-
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schaftlichen Betrieben ist auch der Ansatz
des höheren Teilwerts zulässig, wenn das
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung entspricht.

3. Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer
Anwendung der Vorschriften der Ziffer 2
anzusetzen.

4. Entnahmen des Steuerpflichtigen für sich,
für seinen Haushalt oder für andere be-
triebsfremde Zwecke sind mit dem Teil-
wert anzusetzen.

5. Einlagen sind mit dem Teilwert für den
Zeitpunkt der Zuführung anzusetzen; sie
sind jedoch höchstens mit den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten anzusetzen,
wenn das zugeführte Wirtschaftsgut
a) innerhalb der letzten drei Jahre vor

dem Zeitpunkt der Zuführung ange-
schafft oder hergestellt worden ist oder

b) ein Anteil an einer Kapitalgesellschaft
ist und der Steuerpflichtige am Kapital
der Gesellschaft im Sinn des $ 17 Abs.1
Satz 2 wesentlich beteiligt ist.

6. Bei Eröffnung eines Betriebs ist Ziffer 5
entsprechend anzuwenden.

7. Bei entgeltlichkem Erwerb eines Betriebs
sind die Wirtschaftsgütermit demTeilwert,
höchstens jedoch mit den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten anzusetzen.

(2) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten von beweg-
lichenWirtschaftsgüterndes Anlagevermögens,die
der Abnutzung unterliegen und die einer selbstän-
digen Bewertung und Nutzung fähig sind, im Jahr
der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe
als Betriebsausgabenabsetzen,wenn die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten für das einzelne
Wirtschaftsgut600DeutscheMark nichtübersteigen.

$ 6a
Rückstellung für Pensionsanwartschaften

Eine Rückstellung für Pensionsanwartschaften
(Versorgungsansprüche von Personen, bei denen der
Versorgungsfall noch nicht eingetreten ist) darf im
Wirtschaftsjahr den Gewinn nur bis zur Höhe des
Betrags mindern, der auf das Wirtschaftsjahr ent-
fällt, wenn die Rückstellung nach versicherungs-
mathematischen Grundsätzen gleichmäßig auf die
Zeit von der Entstehungder Pensionsverpflichtung
(Pensionszusage) bis zu dem vertraglich vorgesehe-
nen Eintritt des Versorgungsfalls verteilt wird. Als
Rechnungszinsfuß sind mindestens 3'/z vom Hundert
zugrunde zu legen. In dem Wirtschaftsjahr, in dem
der Versorgungsfall eintritt oder die aus der Pen-
sionszusage berechtigte Person ihre Tätigkeit für
den Steuerpflichtigenunter Beibehaltung des Ver-
sorgungsanspruchs beendet, darf die Rückstellung
den Gewinn bis zu dem Betrag mindern, der sich als
Unterschied zwischen dem versicherungsmathemati-
schen Barwert der künftigen Pensionsleistungen und
einer nach den Grundsätzen der Sätze 1 und 2 für
den Bilanzstichtag des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahrs berechneten Rückstellung ergibt.
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87
Absetzung für Abnutzung
oder Subsianzverringerung

(1) Bei Gebäuden und sonstigen Wirtschafts-
gütern, deren Verwendung oder Nutzung durch den
Steuerpflichtigen zur Erzielung von Einkünften sich
erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum von mehr als
einem Jahr erstreckt, ist jeweils für ein Jahr der
Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten ab-
zusetzen, der bei gleichmäßiger Verteilung dieser
Kosten auf die Gesamtdauer der Verwendung oder
Nutzung auf ein Jahr entfällt (Absetzung für Ab-
nutzung in gleichen Jahresbeträgen). Die Absetzung
bemißt sich hierbei nach der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts. Bei beweglichen
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, bei denen
es wirtschaftlich begründet ist, die Absetzung für
Abnutzung nach Maßgabe der Leistung des Wirt-
schaftsguts vorzunehmen, kann der Steuerpflichtige
dieses Verfahren statt der Absetzung für Abnutzung
in gleichen Jahresbeträgen anwenden, wenn er den
auf das einzelne Jahr entfallenden Umfang der Lei-
stung nachweist. Absetzungen für außergewöhnliche
technische oder wirtschaftliche Abnutzung sind zu-
lässig:
(2) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlage-

vermögens Kann der Steuerpflichtige statt der Ab-
setzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen
die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahres-
beträgen bemessen. Die Absetzung für Abnutzung
in fallenden Jahresbeträgen kann nach einem un-
veränderlichen Hundertsatz vom jeweiligen Buch-
wert (Restwert) vorgenommen werden; der dabei
anzuwendende Hundertsatz darf höchstens das
2,5fache des bei der Absetzung für Abnutzung in
gleichen Jahresbeträgen in Betracht kommenden
Hundertsatzes betragen und 25 vom Hundert nicht
übersteigen. Durch Rechtsverordnung kann die An-
wendung anderer Verfahren der Absetzung für
Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen zugelassen
werden, wenn sich danach für das erste Jahr der
Nutzung und für die ersten drei Jahre der Nutzung
insgesamt nicht höhere Absetzungen für Abnutzung
als bei dem in Satz 2 bezeichneten Verfahren er-
geben. Bei Wirtschaftsgütern, bei denen die Abset-
zung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen
bemessen wird, sind Absetzungen für außergewöhn-
liche technische oder wirtschaftliche Abnutzung nicht
zulässig. Voraussetzung für die Anwendung der
Sätze 1 bis 4 ist, daß über die Wirtschaftsgüter, bei
denen die Absetzung für Abnutzung in fallenden
Jahresbeträgen bemessen wird, durch Rechtsverord-
nung zu bestimmende Aufzeichnungen geführt
werden.
(3) Der Übergang von der Absetzung für Abnut-

zung in fallenden Jahresbeträgen zur Absetzung
für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen ist zu-
lässig. In diesem Fall bemißt sich die Absetzung
für Abnutzung vom Zeitpunkt des Übergangs an
nachdemdannnochvorhandenenRestwertund der
Restnutzungsdauer des einzelnen Wirtschaftsguts.
Der Übergang von der Absetzung für Abnutzung
in gleichen Jahresbeträgen zur Absetzung für Ab-
nutzung in fallenden Jahresbeträgen ist nicht zu-
lässig.

(4) Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen und
anderen Betrieben, die einen Verbrauch der Sub-
stanz mit sich bringen, ist Absatz 1 entsprechend
anzuwenden; dabei sind Absetzungen nach Maßgabe
des Substanzverzehrszulässig (Absetzungfür Sub-
stanzverringerung).

8 7a
Bewertungsfreiheit für bewegliche Wirtschaftsgüter

(1) Steuerpflichtige, die
1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes

zur Inanspruchnahme von Rechten und Ver-
günstigungen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Natio-
nalität, Weltanschauung oder politischer
Gegnerschaftgegen den Nationalsozialis-
mus verfolgt worden sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlageverloren haben und
den Gewinn auf Grund ordnungsmäßigerBuchfüh-
rung ermitteln, können für die abnutzbaren beweg-
lichen Wirtschaftsgüler des Anlagevermögens
neben der nach $ 7 von den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten zu bemessenden Absetzung für
Abnutzung im Jahr der Anschaffung oder Herstel-
lung und in dem darauffolgenden Jahr bis zu ins-
gesamt 50 vom Hundert der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, höchstens jedoch für alle in Be-
tracht kommenden Wirtschaftsgüter eines Unter-
nehmensbis zu 100000DeutscheMark jährlich ab-
schreiben. Die Absetzung für Abnutzung in den fol-
genden Jahren bemißt sich nach dem dann noch
vorhandenen Restwert und der Restnutzungsdauer
der einzelnenWirtschaftsgüter,für die Bewertungs-
freiheit nach Satz 1 in Anspruch genommen worden
ist.

(2) Die Bewertungsfreiheit nach Absatz 1 kann
nur für diejenigen abnutzbaren beweglichen Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens in Anspruch ge-
nommen werden, die bis zum 31. Dezember 1958
angeschafft oder hergestellt worden sind. Bei Wirt-
schaftsgütern, für die von der Bewertungsfreiheit
nach Absatz 1 Gebrauch gemacht wird, sind die Ab-
setzungen für Abnutzung nach $ 7 in gleichen
Jahresbeträgenvorzunehmen.

$ 7b
Erhöhte Absetzungen für Wohngebäude

(1) Bei Gebäuden, die im Geltungsbereich des
Gesetzes und im Saarland

1. nach dem 31. Dezember 1948!), aber vor
dem1. Januar 1953 errichtet worden sind
und zu 'mehr als 80 vom Hundert Wohn-
zwecken dienen oder

2. nach dem 31.Dezember 1952 errichtet wor-
den sind und zu mehr als 66° vom Hun-
dert Wohnzwecken dienen,

können abweichend von $ 7 im Jahr der Herstellung
und in dem darauffolgenden Jahr auf Antrag je 10
vom Hundert der Herstellungskosten abgesetzt wer-
den. Ferner können in den darauffolgenden zehn Jah-

1) Im Land Berlin: 31.Dezember 1949.



ren an Stelle der nach $7 zu kemessenden Absetzung
für Abnutzung jeweils bis zu 3 vom Hundert der
Herstellungskosten abgesetzt werden. Nach Ablauf
dieser zehn Jahre bemessen sich die Absetzungen
für Abnutzung nach dem dann noch vorhandenen
Restwert und der Restnutzungsdauer des Gebäudes.
Den HerstellungskosteneinesGebäudeswerdendie
Aufwendungen gleichgestellt, die nach dem 31.De-
zember 1948!)
Kriegseinwirkung ganz oder teilweise zerstörten
Gebäudes gemacht werden, wenn dieses Gebäude
ohne den Wiederaufbau nicht mehr oder nicht mehr
voll zu Wohnzwecken verwendet werden kann. Bei
Ein- und Zweifamilienhäusern, die nach dem 31.De-
zember 1958errichtet werden, sind die Sätze 1 bis 4
auf den Teil der Herstellungskosten, der 120000
Deutsche Mark übersteigt, nicht anzuwenden.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten ent-
sprechend für Aufwendungen, die nach dem 31.De-
zember 1949 für Zubauten, Ausbauten oder Um-
bauten an bestehenden Gebäuden gemacht worden
sind, wenn die neu hergestellten Gebäudeteile zu
mehr als 80 vom Hundert Wohnzwecken dienen.

(3) Bei Gebäuden im Sinn des Absatzes 1 Ziff. 2,
die im Rahmen der Kleinsiedlung oder als Kauf-
eigenheime mit der Verpflichtung errichtet worden
sind, sie an natürliche Personen zu Eigentum
zu übertragen, können die Absetzungen im Sinn
des Absatzes 1 (erhöhte Absetzungen) vom Erst-
erwerber vorgenommen werden, soweit der Bau-
herr nicht selbst für die veräußerten Gebäude
erhöhte Absetzungen geltend gemacht hat. In diesen
Fällen treten an die Stelle der Herstellungskosten
(Absatz 1) die Anschaffungskosten. Hat der Bauherr
für die veräußerten Gebäude keine erhöhten Ab-
setzungen vorgenommen, so tritt für den Eiıst-
erwerber an die Stelle des Jahres der Herstellung
(Absatz 1 Satz 1) das Jahr des Ersterwerbs. Hat der
Bauherr für die veräußerten Gebäude erhöhte Ab-
setzungen vorgenommen, so kann der Ersterwerber
sie nur mit den Hundertsätzen und für den Zeitraum
geltend machen, die für den Bauherrn ohne die Ver-
äußerung maßgebend gewesen wären.
(4) Bei Gebäuden im Sinn des Absatzes 1 Ziff. 2

gilt die Vorschrift des Absatzes 3 entsprechend
für den Ersterwerber einer Wohnung (Eigen-
tumswohnung) im Sinn des Ersten Teils oder
eines Dauerwohnrects im Sinn des Zweiten Teils
des Wohnungseigentumsgesetzes, wenn der Dauer-
wohnberechtigte wirtschaftlich einem Wohnungs-
eigentümer gleichsteht.

(5) Bei Gebäuden im Sinn des Absatzes 1 Ziff. 2
kann der Bauherr erhöhte Absetzungen, die er
im Jahr der Herstellung und den beiden folgen-
den Jahren nicht ausgenutzt hat, in der Weise auf
das folgende Jahr übertragen, daß in den ersten
vier Jahren bis zu insgesamt 26 vom Hundert der
bis zum Ende des vierten Jahres aufgewendeten
Herstellungskosten abgesetzt werden. Im Jahr der
Herstellung und den beiden folgenden Jahren
müssen jedoch mindestens die Absetzungen für Ab-
nutzung nach $ 7 vorgenommen werden. Die Sätze 1
und 2 gelten für den Ersterwerb im Sinn der Ab-
sätze 3 und 4 entsprechend.
1) Im Land Berlin: 31.Dezember 1949.
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8 7c
Förderung des Wohnungsbaues

(1) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßigerBuchführungnach$ 4 Abs. 1 oder
nach $ 5 ermitteln, können bei unverzinslichen, in
gleichenJahresbeträgenzu tilgendenDarlehen, die
aus Mitteln des Betriebs zur Förderung des Baues
von Wohnungen gegeben werden, 25 vom Hundert
des nach Absatz 3 berücksichtigungsfähigen Gesamt-
betragsder im Wirtschaftsjahr gegebenenDarlehen
außerhalb der Bilanz vom Gewinn abziehen. Das
gilt auch, wenn die Hingabe der Darlehen nichi
durch den Betrieb veranlaßt worden ist. Die Dar-
lehen sind in der Bilanz mit dem Wert anzusetzen,
der sich nach Abzug von Zwischenzinsen unter Be-
rücksichtigung von Zinseszinsen vom Nennbetrag
der Darlehen ergibt. Dabei ist von einem Zinssatz
von höchstens 5,5 vom Hundert auszugehen.
(2) Voraussetzung für die Anwendung des Ab-

satzes 1 ist, daß die Darlehen

1. eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren
haben,

2. nach dem 31.Dezember 1954 und vor dem
1.Januar 1962an einen Bauherrn gegeben
werden,

3. von dem Bauherrn unverzüglich und un-
mittelbar zur nachstelligen Finanzierung
oder Restfinanzierung des Baues von Woh-
nungen im Sinn des $ 39 oder des $ 82
des Zweiten Wohnungsbaugesetzes (Woh-
nungsbau- und Familienheimgesetz) vom
27. Juni 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 523)
a) in Eigenheimen, Kaufeigenheimen, Klein-

siedlungen oder als Wohnungen (Eigen-
tumswohnungen) im Sinn des Ersten
Teils des Wohnungseigentumsgesetzes
oder

b) durch Wiederaufbau von durch Kriegs-
einwirkung ganz oder teilweise zerstör-
ten Gebäuden

verwendet werden und
4. weder unmittelbar noch mittelbar in wirt-

schaftlichem Zusammenhang mit der Auf-
nahme eines Kredits stehen.

(3) Absatz 1 ist nur anzuwenden,wenn die Dar-
lehen 7000Deutsche Mark für jede geförderte Woh-
nung nicht übersteigen. Bei Darlehen, die zur Finan-
zierung des Baues von Wohnungen in Eigenheimen,
Kaufeigenheimen, Kleinsiedlungen oder von Woh-
nungen (Eigentumswohnungen) im Sinn des Ersten
Teils des Wohnungseigentumsgesetzes verwendet
werden, erhöht sich dieser Betrag auf 10000
Deutsche Mark. Bei Eigenheimen, Kaufeigenheimen
und Kleinsiedlungen mit zwei Wohnungen gilt diese
Erhöhung nur für Darlehen zur Finanzierung einer
der beiden Wohnungen. Die Darlehen dürfen bei
der Ermittlung des nach Absatz 1 vom Gewinn ab-
zuziehenden Betrags nur insoweit berücksichtigt
werden, als sie 30 vom Hundert des Gewinns aus
dem Betrieb nicht übersteigen, aus dessen Mitteln
die Darlehen gegeben worden sind. Das gilt nicht,
wenn diese Wohnungen für Arbeitnehmer des Steu-
erpflichtigen errichtet werden.
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(4) Zum Nachweis der in Absatz 2 Ziff. 3 und in
Absatz 3 Satz 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzungen
ist eine Bescheinigung der nach $ 95 Abs.1 des
Zweiten Wohnungsbaugesetzes bestimmten Stelle
vorzulegen.

(5) Wird ein Darlehen im Sinn des Absatzes 1
während der Laufzeit über die Tilgungsbeträge
hinaus zurückgezahlt oder innerhalb von zehn Jah-
ren nachder Hingabe abgetreten,so ist zumZweck
der Nachversteuerung im Wirtschaftsjahr oder Ka-
lenderjahr der Rückzahlung oder Abtretung der nach
Absatz 1 abgezogeneBetrag außerhalb der Bilanz
dem Gewinn hinzuzurechnen.

. $ 7d
(gestrichen)

$ 7e
Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude, Lagerhäuser

und landwirtschaftliche Betriebsgebäude
(1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes
zur Inanspruchnahme von Rechten und Ver-
günstigungen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Natio-
nalität, Weltanschauung oder politischer
Gegnerschaft gegen den Nationalsozialis-
mus verfolgt worden sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlageverloren haben und
den Gewinn nach $ 4 Abs. 1 oder nach $5 auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können
bei Gebäuden, die im eigenen gewerblichen Betrieb
unmittelbar

a) der Fertigung oder
b) der Bearbeitung von zum Absatz bestimm-

ten Wirtschaftsgütern oder
der Wiederherstellung von Wirtschafts-
gütern oder
ausschließlich der Lagerung von Waren,
die zum Absatz an Wiederverkäufer be-
stimmt sind oder für fremde Rechnung
gelagert werden,

dienen und nach dem 31.Dezember 1951, aber vor
dem 1.Januar 1962 hergestellt worden sind, neben
der nach $ 7 von den Herstellungkosten zu be-
messenden Absetzung für Abnutzung im Wirt-
schaftsjahr der Herstellung des Gebäudes und in
dem darauffolgenden Jahr bis zu je 10.vom Hundert
der Herstellungskostenabsetzen.In den folgenden
Wirtschaftsjahren bemessen sich die Absetzungen
für Abnutzung nach dem Restwert und der Rest-
nutzungsdauer des Gebäudes. Den Herstellungs-
kosten eines Gebäudes werden die Aufwendungen
gleichgestellt, die nach dem 31.Dezember 1951,aber
vor dem1. Januar 1962 zum Wiederaufbau eines
durch Kriegseinwirkung ganz oder teilweise zer-
störten Gebäudes gemacht werden, wenn dieses Ge-
bäude ohne den Wiederaufbau nicht oder nicht mehr
voll zu einem der in Satz 1 bezeichneten Zwecke
verwendet werden kann.

c)
d)

(2) Absatz 1 ist entsprechend anwendbar auf die
Herstellungskosten von land- und forstwirtschaft-

lichenBetriebsgebäudenund auf die Aufwendungen
zum Wiederaufbau von durch Kriegseinwirkung
ganz oder teilweise zerstörten land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsgebäuden, wenn der Gewinn
aus Land- und Forstwirtschaft auf Grund ordnungs-
mäßiger Buchführungermittelt wird.

(3) Bei Gebäuden, für die von der Bewertungs-
freiheit im Sinn des Absatzes 1 oder 2 Gebrauch ge-
macht wird, sind die Absetzungen für Abnutzung
nach $ 7 in gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen.

4. Überschuß der Einnahmen
über die Werbungskosten

$8
Einnahmen

(1) Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder
Geldeswert bestehen und dem Steuerpflichtigen im
Rahmen einer der Einkunftsarten des $ 2 Abs.3
Ziff. A bis 7 zufließen.

(2) Einnahmen, die nicht in Geld bestehen (Woh-
nung, Kost, Waren und sonstige Sachbezüge) sind
mit den üblichen Mittelpreisen des Verbrauchsorts
anzusetzen.

89
Werbungskosten

Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwer-

sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie
erwachsensind. Werbungskostensind auch

1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflich-
tungsgründen beruhende Renten und dauernde
Lasten, soweit sie mit einer Einkunftsart in
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Bei
Leibrenten kann nur der Anteil abgezogen
werden, der sich aus der in $ 22 Ziff. 1 Buch-
stabe a aufgeführten Tabelle ergibt; in den
Fällen des $ 22 Ziff. 1 Buchstabe a letzter Satz
kann nur der Anteil, der nach der in dieser
Vorschrift vorgesehenenRechtsverordnungzu
ermitteln ist, abgezogen werden;

2. Steuern vom Grundbesitz, sonstige öffentliche
Abgaben und Versicherungsbeiträge, soweit
solche Ausgaben sich auf Gebäude oder auf
Gegenstände beziehen, die dem Steuerpflichti-
gen zur Einnahmeerzielung dienen;

3. Beiträge zu Berufsständen und sonstigen Be-
rufsverbänden, deren Zweck nicht auf einen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist;

4. Aufwendungen des Steuerpflichtigen für Fahr-
ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Zur
Abgeltung des Abzugs dieser Aufwendungen
bei Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeugs
sind durch Rechtsverordnung je ein Pausch-
betrag für die Benutzung eines Kraftwagens,
eines Kleinstkraftwagens (drei- oder vierrädri-
ges Kraftfahrzeug, dessen Motor einen Hub-
raum von nicht mehr als 500 Kubikzentimeter
hat), eines Motorrads und eines Fahrrads mit
Motor festzusetzen. Absetzungen für Ab-
nutzung sind dabei zu berücksichtigen;



5. Aufwendungen für Arbeitsmittel (Werkzeuge
und Berufskleidung);

6. Absetzungen für Abnutzung und für Substanz-
verringerung ($ 7 Abs. 1 und 4, $ 7b).

8 9a
Pauschbeträge für Werbungskosten

Für Werbungskostensind bei der Ermittlung der
Einkünfte die folgenden Pauschbeträge abzuziehen,
wenn nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen
werden:

1. von den Einnahmen aus
Arbeit:
ein Pauschbetrag von 564 Deutsche Mark;

nichtselbständiger

2. von den Einnahmen aus Kapitalvermögen:
ein Pauschbetrag von 150 Deutsche Mark;
bei Ehegatten, die nach $$ 26, 26b zusammen
veranlagt werden, erhöht sich dieser Pausch-
betrag auf insgesamt 300 Deutsche Mark;

3. von wiederkehrenden Bezügen im Sinn des
$ 22 Ziff. 1:
ein Pauschbetrag von 200 Deutsche Mark.

Die Pauschbeträge dürfen nicht höher sein als die
Einnahmen aus der jeweiligen Einkunftsart,

3. Sonderausgaben
$ 10

(1) Sonderausgaben, die vom Gesamtbetrag der
Einkünfte abgezogen werden, sind die folgenden
Aufwendungen, wenn sie weder Betriebsausgaben
noch Werbungskosten sind:

1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflich-
tungsgründenberuhendeRenten und dau-
ernde Lasten, die nicht mit Einkünften in
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, die
bei der Veranlagung außer Betracht blei-
ben. Bei Leibrenten kann nur der Anteil
abgezogen werden, der sich aus der in $ 22
Ziff. 1 Buchstabe a aufgeführten Tabelle
ergibt; in den Fällen des $ 22 Ziff. 1 Buch-
stabe a letzter Satz kann nur der Anteil,
der nach der in dieser Vorschrift vorge-
sehenen Rechtsverordnung zu ermitteln ist,
abgezogen werden;

2. Beiträge zu
a) Kranken-,. Unfall- und Haftpflichtversi-

cherungen, den gesetzlichen Renten-
versicherungen und der Arbeitslosen-
versicherung,

b) Versicherungen auf den Lebens- oder
Todesfall sowie zu Witwen-, Waisen-,
Versorgungs- und Sterbekassen,wenn
bei einmaliger Beitragsleistung zu Be-
ginn des Vertrags (Einmalbeitrag) dieser
für die Dauer von mindestens zehn Jah-
ren oder bei laufender Beitragsleistung
für die Dauer von mindestens fünf Jah-
ren abgeschlossenworden ist;

3. Beiträge an Bausparkassen zur Erlangung
von Baudarlehen;
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4. gezahlte Kirchensteuer;
5. gezahlte Vermögensteuer;
6. die nach $ 211 Abs. 1 Nr.1 und 2 des La-

stenausgleichsgesetzesabzugsfähigenTeile
der Vermögensabgabe, der Hypotheken-
gewinnabgabe und der Kreditgewinn-
abgabe und die nach $ 216 des Lasten-
ausgleichsgesetzesabzugsfähigen Beträge
an Übergangsabgabe;

7. die Beiträge auf Grund der Vorschriften
des Kindergeldgesetzesvom 13.November
1954 (Bundesgesetzbl. I S.333) in der Fas-
sung des Kindergeldergänzungsgesetzes
vom 23.Dezember 1955 (Bundesgesetzbl.I
S. 841)und desGesetzeszur Änderung und
Ergänzung von Vorschriften der Kinder-
geldgesetze vom 27. Juli 1957 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1061).

Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit der in den
Ziffern 2 und 3 bezeichneten Aufwendungen ist,
daß sie weder unmittelbar noch mittelbar in wirt-
schaftlichem Zusammenhang mit der Aufnahme
eines Kredits stehen. Das gilt nicht, soweit die in
den Ziffern 2 und 3 bezeichneten Beiträge nach Ab-
lauf von fünf Jahren seit Vertragsabschluß in der
beim Abschluß des Vertrags ursprünglich verein-
barten Höhe laufend und gleichbleibend geleistet
werden.

(2) Nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ist
eine Nachversteuerung durchzuführen

1. bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag
(Absatz1 Ziff.2 Buchstabeb), bei denendie
volle oder teilweise Rückzahlungvon ge-
leisteten Beiträgen verlangt werden kann,
wenn vor Ablauf von zehn Jahren seit
Vertragsabschlußdie Versicherungssumme,
außer im Schadensfall und in der Renten-
versicherung auch bei Erbringung der ver-
tragsmäßigen Rentenleistung, ganz oder
zum Teil ausgezahlt oder die bezeichneten
Einmalbeiträge ganz oder zum Teil zurück-
gezahlt oder Ansprücheaus demVersiche-
rungsvertrag ganz oder zum Teil abgetreten
oder beliehen werden;

2. bei Bausparverträgen (Absatz 1 Ziff. 3),
wenn vor Ablauf von fünf Jahren seit Ver-
tragsabschluß,außer im Fall des Todes des
Bausparers oder des Eintritts seiner völligen
Erwerbsunfähigkeit, die Bausparsumme
ganz oder zum Teil ausgezahlt, geleistete
Beiträge ganz oder zum Teil zurückgezahlt
oder Ansprüche aus dem Bausparvertrag
abgetreten oder beliehen werden. Unschäd-
lich sind jedoch die Auszahlung der Bau-
sparsummeoder die Beleihung von An-
sprüchen aus dem Bausparvertrag, wenn
der Steuerpflichtigedie empfangenenBe-
träge unverzüglich und unmittelbar zum
Wohnungsbau verwendet, und die Abitre-
tung, wenn der Erwerber die Bauspar-
summe oder die auf Grund einer Beleihung
empfangenen Beträge unverzüglich und un-
mittelbar zum Wohnungsbau für den Ab-
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tretenden oder dessen Angehörige im Sinn
des & 10 des Steueranpassungsgesetzes
verwendet,

(3) 1. Unter Absatz 1 fallen auch Sonderausgaben
für den Ehegatten und diejenigen Kinder
des Steuerpflichtigen, die mit ihm zusam-
men veranlagt werden, oder für über
18 Jahre alte Kinder, für die dem Steuer-
pflichtigen ein Kinderfreibetrag gewährt
wird.

2. Beiträge und Versicherungsprämien an
solche Versicherungsunternehmen und Bau-
sparkassen, die weder ihre Geschäftslei-
tung noch ihren Sitz im Inland haben,
sind nur dann abzugsfähig, wenn diesen
Unternehmen die Erlaubnis zum Geschäfts-
betrieb im Inland erteilt ist.

3. Für die Sonderausgaben im Sinn des Ab-
satzes1Ziff. 2 und 3 gilt dasFolgende:
a) Sie können bis zu 1100 Deutsche Mark,

im Fall der Zusammenveranlagung von
Ehegatten bis zu 2200 Deutsche Mark
im Kalenderjahr in voller Höhe abge-
zogen werden. Für jedes Kind, für das
nach $ 32 Abs.2 ein Kinderfreibetrag
zusteht oder gewährt wird, erhöhen sich
diese Beträge um je 500 Deutsche Mark;

b) hat der Steuerpflichtige oder im Fall der
Zusammenveranlagung einer der Ehe-
gatten mindestens vier Monate vor dem
Ende des Veranlagungszeitraums das
50. Lebensjahr vollendet, so erhöhen
sich die
Beträge auf das Doppelte. Das gilt nicht
bei Steuerpflichtigen, die nach dem

vollenden;
c) übersteigen die Sonderausgaben im Sinn

des Absatzes 1 Ziff.2 und 3 die in den
Buchstaben a und b bezeichneten Be-
träge, so kann der darüber hinaus-
gehende Betrag zur Hälfte, höchstens
jedoch bis zu 50 vom Hundert der in
den Buchstaben a und b bezeichneten
Beträge abgezogen werden.

8 10a
Steuerbegünstigung

des nicht entnommenen Gewinns
(1) Steuerpflichtige, die

zur Inanspruchnahme von Rechten und Ver-
günstigungen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Natio-
nalität, Weltanschauung oder politischer
Gegnerschaft gegen den Nationalsozialis-
mus verfolgt worden sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und
ihre Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft und
aus Gewerbebetrieb auf Grund ordnungsmäßiger

Buchführung nach $4 Abs.1 oder nach $5 ermitteln,
können für die Veranlagungszeiträume 1952 bis
1961auf Antrag bis zu 50 vom Hundert der Summe
der nicht eninommenen Gewinne, höchstens aber
29.000Deutsche Mark als Sonderausgaben vom Ge-
samtbetrag der Einkünfte abziehen. Für die Ver-
anlagungszeiträume 1956 bis 1958 erhöht sich der
Satz von 50 vom Hundert auf 75 vom Hundert. Als
nicht entnommen gilt auch der Teil der Summe der
Gewinne, der zur Zahlung der auf die Betriebsver-
mögenentfallendenAbgaben nach demLastenaus-
gleichsgesetz verwendet wird. Der als steuerbegün-
stigt in Anspruch genommene Teil der Summe der
Gewinne ist bei der Veranlagung besonders fest-
zustellen.

(2) Übersteigen in einem der auf die Inanspruch-
nahme der Steuerbegünstigung (Absatz 1) folgen-
den drei Jahre bei dem Steuerpflichtigen oder
seinemGesamtrechtsnachfolgerdie Entnahmenaus
dem Betrieb die Summe der bei der Veranlagung zu
berücksichtigenden Gewinne aus Land- und Forst-
wirtschaft und aus Gewerbebetrieb, so ist der über-
steigende Betrag (Mehrentnahme) bis zur Höhe des
besonders festgestellten Betrags (Absatz 1 letzter
Satz) dem Einkommen im Jahr der Mehrentnahme
zum Zweck der Nachversteuerunghinzuzurechnen.
Beträge, die zur Zahlung der auf die Betriebsver-
mögen entfallenden Abgaben nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz verwendet werden, rechnen auch in
diesem Fall nicht zu den Entnahmen. Soweit Ent-
nahmen zur Zahlung von Erbschaftsteuerauf den
Erwerb des Betriebsvermögens von Todes wegen
oder auf den Übergang des Betriebsvermögens an _
Personen der Steuerklasse I des $ 9.des Erbschaft-
steuergesetzes verwendet werden oder soweit sich
Entnahmen durch Veräußerung des Betriebs ($$ 14
und 16) ergeben, unterliegen sie einer Nachver-
steuerung mit den Sätzen des $ 34 Abs. 1; das gilt

im Fall der Umwandlungin eine Kapitalgesellschaft.
Auf Antrag des Steuerpflichtigenist eine Nachver-
steuerung auch dann vorzunehmen, wenn in dem
in Betracht kommenden Jahr eine Mehrentnahme
nicht vorliegt.

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten

Arbeit mit der Maßgabe, daß dieser Gewinn hin-
sichtlich der Steuerbegünstigung (Absatz 1) und der
Nachversteuerung(Ahsatz 2) für sich zu behandeln
ist,

$ 10b
Steuerbegünstigte Zwecke

Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher,
religiöser, wissenschaftlicher und staatspolitischer
Zwecke und der als besonders förderungswürdig an-
erkannten gemeinnützigen Zwecke sind bis zur
Höhe von insgesamt 5 vom Hundert des Gesamt-
betrags der Einkünfte oder 2 vom Tausend der
Summeder gesamtenUmsätzeund der imKalender-
jahr aufgewendetenLöhne und Gehälter als Sonder-
ausgaben abzugsfähig. Für wissenschaftliche und
staatspolitische Zwecke erhöht sich der Vomhundert-
satzvon 5 umweitere 5 vomHundert.



$ 10c
Pauschbeträge für Sonderausgaben

Für Sonderausgaben im Sinn der $$ 10 und 10b
sind bei der Ermittlung des Einkommens die folgen-
den Pauschbeträge abzuziehen, wenn nicht höhere
Sonderausgaben nachgewiesen werden:
1. in den Fällen, in denen in den Einkünften des

Steuerpflichtigen Einnahmen aus nichtselbstän-
diger Arbeit oder wiederkehrende Bezüge
($ 22 Ziff. 1) enthalten sind:
ein Pauschbetrag von insgesamt 636 Deutsche

Mark;

2. in anderen Fällen:
ein Pauschbetrag von 200 Deutsche Mark.

Bei Ehegatten, die nach $$ 26, 26b zusammen ver-
anlagt werden, wird für jeden Ehegatten der für
ihn in Betracht kommende Pauschbetrag mit der
Maßgabe gewährt, daß der Pauschbetrag nach Ziffer 2
nicht doppelt oder neben dem Pauschbetrag nach
Ziffer 1 abgezogen werden kann, wenn die Ein-
künfte der Ehegatten, die nicht Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit sind, insgesamt nicht 800 Deut-
sche Mark übersteigen.

$ 10d
Verlustabzug

Steuerpflichtige, die den Gewinn nach $ 4 Abs. 1
oder nach $ 5 auf Grund ordnungsmäßiger Buch-
führung ermitteln, können die Verluste der fünf
vorangegangenen Veranlagungszeiträume aus Land-
und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus
selbständiger Arbeit wie Sonderausgaben vom Ge-
samtbetrag der Einkünfte abziehen, soweit ihnen
ein Ausgleich oder Abzug der Verluste in den
vorangegangenen Veranlagungszeiträumen nicht
möglich war.

6. Vereinnahmung und Verausgabung
$ 11

(1) Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahrs
bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zugeflos-
sen sind. Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen,

. die dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn
oder kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahrs,
zu dem sie wirtschaftlich gehören, zugeflossen sind,
gelten als in diesem Kalenderjahr bezogen. Die Vor-
schriften über die Gewinnermittlung ($ 4 Abs. 1, $ 5)
bleiben unberührt.

(2) Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzu-
setzen, in dem sie geleistet worden sind. Für regel-
mäßig wiederkehrende Ausgaben gilt Absatz 1
Satz 2 entsprechend. Die Vorschriften über die Ge-
winnermittlung ($ 4 Abs. 1, $ 5) bleiben unberührt.

7. Nicht abzugsfähige Ausgaben
$ 12

Unbeschadet der Vorschrift des $ 10 dürfen weder
bei den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamt-
betrag der Einkünfte abgezogen werden
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i. die für den Haushalt des Steuerpflichtigen und
für den Unterhalt seiner Familienangehörigen
aufgewendeten Beträge. Dazu gehören auch die
Aufwendungen für die Lebensführung,die die
wirtschaftliche oder gesellschaftlicheStellung
des Steuerpflichtigen mit sich bringt, auch
wenn sie zur Förderung des Berufs oder der
Tätigkeit des Steuerpflichtigen erfolgen;

2. freiwillige Zuwendungen und Zuwendungen
an eine gegenüber dem Steuerpflichtigen oder
seinem Ehegatten gesetzlich unterhaltsberech-
tigte Person oder deren Ehegatten, auch wenn
diese Zuwendungen auf einer besonderen Ver-
einbarung beruhen;

3. die Steuern vom Einkommen und sonstige Per-
sonensteuern.

8. Die einzelnen Einkunitisarten
a) Land- und Forstwirtschaft

($2Abs.3 Ziff.1)
$ 13

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
(1) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind

1. Einkünfte aus dem Betrieb von Landwiri-
schaft, Forstwirtschaft, Weinbau, Garten-
bau, Obstbau, Gemüsebau, Baumschulen
und aus allen Betrieben, die Pflanzen und
Pflanzenteile mit Hilfe der Naturkräfte ge-
winnen; zu diesen Einkünften gehören auch
die Einkünfte aus der Tierzucht und Tier-
haltung dieser Betriebe, wenn die für die
Tierzucht und Tierhaltung erforderlichen
Erzeugnisseüberwiegend in diesen Betrie-
ben gewonnen werden können;

2, Einkünfte aus Tierzuchtbetrieben, Vieh-
mästereien, Abmelkställen,. Geflügelfarmen
und ähnlichen Betrieben, wenn zur Tier-
zucht oder Tierhaltung überwiegend Er-
zeugnisse verwendet werden, die im eige-
nen Betrieb mit Hilfe der Naturkräfte
gewonnen sind;

3. Einkünfte aus Binnenfischerei, Fischzucht
und Teichwirtschaft;

4. Einkünfte aus Jagd, wenn diese mit dem
Betrieb einer Landwirtschaft oder einer
Forstwirtschaft in Zusammenhang steht.

(2) Zu den Einkünften im Sinn des Absatzes 1
gehören auch

1. Einkünfte aus einem land- und forstwirt-
schaftlichen Nebenbetrieb. AlsNebenbetrieb
gilt ein Betrieb, der dem land- und forst-
wirtschaftlichen Hauptbetrieb zu dienen
bestimmt ist;

2. der Nutzungswert der Wohnung des Steuer-
pflichtigen,wenn die Wohnung die bei Be-
trieben gleicher Art übliche Größe nicht
überschreitet.

(3) Bei nichtbuchführenden Land- und Forstwirten,
deren Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft nach .
Durchschnittsätzen ermittelt werden, werden diese
Einkünfte im vollen Umfang zur Einkommensteuer
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herangezogen, wenn das Einkommen den Betrag
von 6000DeutscheMark jährlich übersteigt.Wenn
das Einkommen diesen Betrag nicht übersteigt, so
werdendie Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
zur Einkommensteuer nur herangezogen, soweit sie
den Betrag von 1000 Deutsche Mark übersteigen.
Verluste aus Land- und Forstwirtschaft dürfen bei
Ermittlung des Einkommens nur ausgeglichen wer-
den ($ 2 Abs. 2), wenn sie 1000Deutsche Mark über-
steigen.

$ 14
Veräußerung des Betriebs

(1) Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirt-
schaft gehören auch Gewinne, die bei der Veräuße-
rung oder Aufgabe eines land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebs oder Teilbetriebs erzielt werden.
Veräußerungsgewinn ist der Betrag, um den der
Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungs-
kosten den Wert des Betriebsvermögens übersteigt,
der nach $ 4 Abs.1 für den Zeitpunkt der Ver-
äußerung ermittelt wird.
(2) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-

äußerungsgewinn bei der Veräußerung des ganzen
Betriebs den Betrag von 10000 Deutsche Mark und
bei Veräußerung eines Teilbetriebs den entsprechen-
den Teil von 10000 Deutsche Mark übersteigt.

(3) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-
gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen,
wenn der Steuerpflichtigeden veräußertenBetrieb
oder Teilbetrieb innerhalb der letzten drei Jahre
vor der Veräußerung erworben und infolge des
Erwerbs Erbschaftsteuer entrichtet hat.

b) Gewerbebetrieb
($2 Abs. 3 Ziff. 2)

8 15
Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Einkünfte aus Gewerbebetriebsind
1. Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen,

Dazu gehörenauchEinkünfte aus gewerblicher
Bodenbewirtschaftung, z.B. aus Bergbauunter-
nehmen und aus Betrieben zur Gewinnung von
Torf, Steinen und Erden, soweit sie nicht land-
oder forstwirtschaftliche Nebenbetriebe sind;

2. die Gewinnanteile der Gesellschafter einer
offenen Handelsgesellschaft, einer Kommandit-
gesellschaftundeineranderenGesellschaft,bei
der der Gesellschafter als Unternehmer (Mit-
unternehmer) anzusehen ist, und die Vergü-
tungen, die der Gesellschafter von der Gesell-
schaftfür seineTätigkeit im Dienst der Gesell-
schaft oder für die Hingabe von Darlehen oder
für die Überlassungvon Wirtschaftsgüternbe-
zogen hat;

3. die Gewinnanteile der persönlich haftenden
Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft auf
Aktien, soweit sie nicht auf Anteile am Grund-
kapital entfallen, und die Vergütungen, die
der persönlich haftende Gesellschafter von der
Gesellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der
Gesellschaft oder für die Hingabe von Dar-
lehen oder für die Überlassung von Wirt-
schaftsgütern bezogen hat.

$ 16
VeräußerungdesBetriebs

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb ge-
hören auch Gewinne, die erzielt werden bei der
Veräußerung

1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines
Teilbetriebs;

2. des Anteils eines Gesellschafters, der als
Unternehmer (Mitunternehmer) desBetriebs
anzusehenist ($ 15Ziff. 2);

3. des Anteils eines persönlich haftenden Ge-
sellschafters einer Kommanditgesellschaft
auf Aktien ($ 15 Ziff. 3).

(2) Veräußerungsgewinnim Sinn des Absatzes I
ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskostenden Wert des Be-

des Anteils am Betriebsvermögen(Absatz 1 Ziff. 2
und 3) übersteigt. Der Wert des Betriebsvermögens
oder desAnteils ist für den Zeitpunktder Veräuße-
rung nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 zu ermitteln.

(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des
Gewerbebetriebs. Werden die einzelnen dem Betrieb
gewidmeten Wirtschaftsgüter im Rahmen der Auf-
gabe des Betriebs veräußert, so sind die Veräuße-
rTungspreise anzusetzen. Werden die Wirtschafts-
güter nicht veräußert, so ist der gemeine Wert im
Zeitpunkt der Aufgabe anzusetzen. Bei Aufgabe
eines Gewerbebetriebs, an dem mehrere Personen
beteiligt waren, ist für jeden einzelnen Beteiligten
der gemeine Wert der Wirtschaftsgüter anzusetzen,
die er bei der Auseinandersetzungerhaltenhat.

(4) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn derVer-
äußerungsgewinn bei der Veräußerung des ganzen
Gewerbebetriebs (Absatz 1 Ziff. 1) den Betrag von
10000 Deutsche Mark und bei der Veräußerung
eines Teilbetriebs oder eines Anteils am Betriebs-
vermögen (Absatz 1 Ziff. 1 bis 3) den entsprechen-
den Teil von 10000 Deutsche Mark übersteigt.

(5) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-

wenn der Steuerpflichtigeden veräußertenBetrieb
oder Teilbetrieb oder den veräußerten Anteil am
Betriebsvermögeninnerhalb der letzten drei Jahre
vor der Veräußerung erworben und infolge des
Erwerbs Erbschaftsteuerentrichtethat.

$ 17
Veräußerung wesentlicherBeteiligungen

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört
auchder Gewinn ausderVeräußerungeinesAnteils
an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer
am Kapital der Gesellschaft wesentlich beteiligt war
und der veräußerte Anteil eins vom Hundert des
Grund- oder Stammkapitalsder Gesellschaftüber-
steigt. Eine wesentliche Beteiligung ist gegeben,
wenn der Veräußerer allein oder mit seinen Ange-
hörigen an der Kapitalgesellschaft zu mehr als
einem Viertel unmittelbar oder mittelbar, z.B. durch
Treuhänder oder durch eine Kapitalgesellschaft,
innerhalb der letzten fünf Jahre beteiligt war.



(2) Veräußerungsgewinnim Sinn des Absatzes 1
ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten die Anschaffungs-
kosten übersteigt.

(3) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-
äußerungsgewinn den dem veräußerten Anteil an
der Kapitalgesellschaft entsprechenden Teil von
10000Deutsche Mark übersteigt.
(4) Die Einkommensteuer vom Veräußerungsge-

winn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen, wenn
der Steuerpflichtigeden veräußertenAnteil an der
Kapitalgesellschaft innerhalb der letzten drei Jahre
vor der Veräußerungerworbenund infolge des Er-
werbs Erbschaftsteuer entrichtet hat.

(5) Verluste, die bei der Veräußerung von An-
teilen an einer Kapitalgesellschaft entstanden sind,
dürfen bei Ermittlung des Einkommens nicht aus-
geglichen werden ($2 Abs. 2).

$ 17a
(gestrichen)

c) Selbständige Arbeit
($2Abs.3 Ziff.3)

$ 18
(1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind

1. Einkünfte aus freien Berufen, Zu den freien
Berufen gehören insbesondere die wissen-
schaftliche, künstlerische, schriftstellerische,
unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit,
die Berufstätigkeit der Ärzte, Rechtsanwälte
und Notare, der Ingenieure, der Architek-
ten, der Handelschemiker, der Heilprakti-
ker, der Dentisten, der Landmesser, der
Wirtschaftsprüfer, der Steuerberater, der
Buchsachverständigen und ähnlicher Berufe;

2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen
Lotterie, wenn sie nicht Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb sind;

3. Einkünfte aus sonstiger selbständiger Ar-
beit, z.B. Vergütungen für die Vollstrek-
kung von Testamenten, für Vermögensver-
waltung und für die Tätigkeit als Auf-
sichtsratsmitglied.

(2) Einkünfte nach Absatz 1 sind auch dann steuer-
pflichtig, wenn es sich nur um eine vorübergehende
Tätigkeit handelt.

(3) Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit
gehört auchder Gewinn, der bei der Veräußerung
des der selbständigen Arbeit dienenden Vermögens
oder bei der Aufgabe der Tätigkeit erzielt wird.
Veräußerungsgewinn ist der Betrag, um den der
Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungs-
kosten den Wert des Vermögens übersteigt, der
nach $4 Abs. I für den Zeitpunkt der Veräußerung
ermittelt wird. $16 Abs.3 ist entsprechend anzu-
wenden. Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der
Veräußerungsgewinn den Betrag von 10000Deutsche
Mark übersteigt. Die Einkommensteuer vom Ver-
äußerungsgewinn wird auf Antrag ermäßigt oder
erlassen, wenn der Steuerpflichtige das veräußerte
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Vermögen innerhalb der letzten drei Jahre vor der
Veräußerung erworben und infolge des Erwerbs
Erbschaftsteuer entrichtet hat. .

{4) Bei der Ermittlung des Einkommens werden
5 vom Hundert der Einnahmen aus freier Berufs-
tätigkeit, höchstens jedoch 1200Deutsche Mark jähr-
lich, abgesetzt, wenn die Einkünfte aus der freien
Berufstätigkeit die anderen Einkünfte überwiegen.

d) Nichtselbständige Arbeit
($2Abs.3Ziff.4)

$ 19
Zu den Einkünften aus nichtselbständigerArbeit

gehören
1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen

und andere Bezüge und Vorteile, die für eine
Beschäftigung im Öffentlichen oder privaten
Dienst gewährt werden;

2. Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisen-
gelder und andere Bezüge und Vorteile aus
früheren Dienstleistungen.

Es ist gleichgültig, ob es sich um laufende oder
um einmalige Bezüge handelt und ob ein Rechts-
anspruch auf sie besteht.

e) Kapitalvermögen
($2 Abs. 3 Ziff. 5)

$20
(1) Zu den Einkünften

gehören
1. Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen, Aus-

beuten und sonstige Bezüge aus Aktien,
Kuxen, Genußscheinen, Anteilen an Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung, an
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
und Kolonialgesellschaften, aus Anteilen
an der Reichsbank,der Bank deutscherLän-
der, den Landeszentralbanken und berg-
bautreibenden Vereinigungen, die die
Rechte einer juristischen Person haben;

aus Kapitalvermögen

2. Einkünfte aus der Beteiligung an einem
Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter;

3. Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden
und Renten aus Rentenschulden. Bei Til-
gungshypotheken und Tilgungsgrundschul-
den ist nur der Teil der Zahlung steuer-
pflichtig, der als Zins auf den jeweiligen
Kapitalrest entfällt;

4. Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen
jeder Art, z.B. aus Darlehen, Anleihen,
Einlagen und Guthaben bei Sparkassen,
Banken und anderen Kreditanstalten;

5, Diskontbeträge von Wechseln und Anwei-
sungen einschließlich der Schatzwechsel.

(2} Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen
gehören auch

1. besondere Entgelte oder Vorteile, die
neben den in Absatz 1 bezeichneten Ein-
künften oder an deren Stelle gewährt
werden;



2. Einkünfte aus der Veräußerung von Divi-
dendenscheinen, Zinsscheinen und son-
stigen Ansprüchen, wenn die dazugehöri-
gen Aktien, Schuldverschreibungen oder
sonstigen Anteile nicht mitveräußert wer-
den.

(3) Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2
bezeichneten Art zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbstän-
diger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung
gehören, sind sie diesen Einkünften zuzurechnen.

f} Vermietung und Verpachtung
($2 Abs.3Ziff.6)

$21
(1) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

sind
1. Einkünfte aus Vermietung und Verpach-

tung von unbeweglichem Vermögen, ins-
besondere von Grundstücken, Gebäuden,
Gebäudeteilen, Schiffen, die in ein Schiffs-
register eingetragen sind, und Rechten, die
den Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstückeunterliegen (z.B.Erbbau-
recht, Erbpachtrecht, Mineralgewinnungs-
recht);

2. Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung von Sachinbegriffen, insbesondere von
beweglichem Betriebsvermögen;

3. Einkünfte aus zeitlich begrenzterÜberlas-
sung von Rechten, insbesondere von schrift-
stellerischen, künstlerischen und gewerb-

Erfahrungen und von Gerechtigkeiten und
Gefällen;

4. Einkünfte aus der Veräußerung von Miet-
und Pachtzinsforderungen, auch dann, wenn
die Einkünfte im Veräußerungspreis von
Grundstücken enthalten sind und die Miet-
oder Pachtzinsen sich auf einen Zeitraum
beziehen, in dem der Veräußerer noch Be-
sitzer war.

(2) Zu den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung gehört auch der Nutzungswert der Woh-
nung im eigenen Haus oder der Nutzungswert einer
dem Steuerpflichtigen ganz oder teilweise unent-
geltlich überlassenen Wohnung einschließlich der
zugehörigen sonstigen Räume und Gärten.

(3) Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2 be-
zeichneten Art sind Einkünften aus anderen Ein-
kunftsarten zuzurechnen, soweit sie zu diesen
gehören.

g) Sonstige Einkünfte
($2Abs.3Ziff. 7)

$ 22
Arten der sonstigen Einkünite

Sonstige Einkünfte sind
1. Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, so-

weit sie nicht zu den in $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6
bezeichneten Einkunftsarten gehören. Werden
die Bezüge freiwillig oder einer gesetzlich

unterhaltsberechtigten Person gewährt, so sind
sie nicht dem Empfänger zuzurechnen, wenn
der Geber unbeschränkt steuerpflichtig ist. Zu
den in Satz 1 bezeichneten Einkünften gehören
auch
a) Leibrenten insoweit, als in den einzelnen

Bezügen Einkünfte aus Erträgen des Ren-
tenrechts enthalten sind. Als Ertrag des
Rentenrechts gilt für die gesamte Dauer des
Rentenbezugs der Unterschied zwischen
dem Jahresbetrag der Rente und dem Be-
trag, der sich bei gleichmäßiger Verteilung
des Kapitalwerts der Rente auf ihre vor-
aussichtliche Laufzeit ergibt; dabei ist der
Kapitalwert nach dieser Laufzeit zu berech-
nen. Der Ertrag des Rentenrechts (Ertrags-
anteil) ist aus der nachstehenden Tabelle
zu entnehmen:

Bei Beginn Bei Beginn Bei Beginn
der Rente Er- der Rente Er- der Rente Er-
vollendetes trags- vollendetes trags- vollendetes trags-
Lebensjahr anteil Lebensjahr anteil Lebensjahr anteil
des Renten- . des Renten- , des Renten- .
berechtigten in v.H. perechtigten IR V- H. berechtigten IR V-H.

0 63 39 43 64 21
t bis 3 64 40 42 65 20
4bis 5 63 41 bis 42 41 66 19
6bis 8 62 43 40 67 13
9 bis 10 61 44 39 68 17
11bis 12 60 45 38 69 16
13bis 14 59 46 37 70 bis 71 15
15bis 16 58 47 36 72 14
17bis 18 57 48 bis 49 35 73 13
19bis 20 56 50 34 74 12

21 55 51 33 75 bis 76 11
22 bis 23 54 52 32 77 10
24 bis 25 33 53 3 78 bis 79 9

26 52 54 30 80 8
27 bis 28 sl 55 29 81bis 82 7
29 bis 30 50 36 28 83 bis 84 6

3 49 57 27 85 bis 86 5
32 48 58 26 87 bis 89 4

33 bis 34 47 59 bis 60 25 90 bis 92 3
35 46 61 24 93 bis 98 2

36 bis 37 45 62 23 ab 99 1
38 44 63 22

Die Ermittlung des Ertrags aus Leibrenten,
die vor dem1. Januar 1955 zu laufen be-
gonnen haben, und aus Renten, deren Dauer
von der Lebenszeit mehrerer Personen oder
einer anderen Person als des Rentenberech-
tigten abhängt, sowie aus Leibrenten, die
auf eine bestimmte Zeit beschränkt sind,
wird durch eine Rechtsverordnung bestimmt;

b) Einkünfte aus Zuschüssen und sonstigen
Vorteilen, die als wiederkehrende Bezüge
gewährt werden;

2. Einkünfte aus Spekulationsgeschäften im Sinn
des $ 23;

3. Einkünfte aus Leistungen, soweit sie weder zu
anderen Einkunftsarten ($ 2 Abs. 3 Ziff. 1
bis 6) noch zu den Einkünften im Sinn der
Ziffer 1 oder 2 gehören, z.B. Einkünfte aus ge-
legentlichen Vermittlungen und aus der Ver-
mietung beweglicher Gegenstände. Solche Ein-
künfte sind nicht steuerpflichtig, wenn sie
weniger als 500 Deutsche Mark im Kalender-



jahr betragen haben. Übersteigen die Wer-
bungskosten die Einnahmen, so darf der über-
steigende Betrag bei Ermittlung des Einkom-
mens nicht ausgeglichen werden ($ 2 Abs. 2).

& 23
Spekulationsgeschäfte

(1) Spekulationsgeschäfte($ 22 Ziff.2) sind
1. Veräußerungsgeschäfte, bei denen der Zeit-

raum zwischen Anschaffung und Veräuße-
rung beträgt:
a) bei Grundstücken und Rechten, die den

Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstückeunterliegen(z.B. Erb-
baurecht, Erbpachtrecht, Mineralgewin-
nungsrecht), nicht mehr als zwei Jahre,

b) bei anderen Wirtschaftsgütern, insbe-
sondere bei Wertpapieren, nicht mehr
als drei Monate;

2. Veräußerungsgeschäfte, bei denen die Ver-
äußerung der Wirtschaftsgüter früher er-
folgt als der Erwerb.

(2) Außer Ansatz bleiben die Einkünfte aus der
Veräußerung von

1. Schuld- und Rentenverschreibungen von
Schuldnern, die Wohnsitz, Geschäftsleitung
oder Sitz im Inland haben, es sei denn, daß
bei ihnen neben der festen Verzinsung ein
Recht auf Umtausch in Gesellschaftsanteile
(Wandelanleihen)oder eineZusatzverzin-
sung, die sich nach der Höhe der Gewinn-
ausschüttung des Schuldners richtet, ein-
geräumt ist oder daß sie von dem Steuer-
pflichtigen im Ausland erworben worden
sind; |

2. Forderungen, die in ein inländisches öffent-
lichesSchuldbucheingetragensind.

(3) Spekulationsgeschäfte liegen nicht vor, wenn
Wirtschaftsgüter veräußert werden, deren Wert bei
Einkünften im Sinn des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6 an-
zusetzen ist.
(4) Gewinn oder Verlust aus Spekulationsgeschäf-

ten ist der Unterschied zwischen dem Veräußerungs-
preis einerseits und den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten und den Werbungskosten anderer-
seits. Gewinne aus Spekulationsgeschäften bleiben
steuerfrei, wenn der aus Spekulationsgeschäften
erzielte Gesamigewinn im Kalenderjahr weniger als
1000Deutsche Mark betragen hat. Verluste aus
Spekulationsgeschäften dürfen nur bis zur Höhe des
Spekulationsgewinns, den der Steuerpflichtige im
gleichen Kalenderjahr erzielt hat, ausgeglichen
werden. \

h) Gemeinsame Vorschriften
$ 24

Zu den Einkünften im Sinn des $ 2 Abs. 3 gehören
auch
1. Entschädigungen, die gewährt worden sind

a) als Ersatz für entgangene oder entgehende
Einnahmen oder
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b) für die Aufgabe oder Nichtausübung einer
Tätigkeit, für die Aufgabe einer Gewinn-
beteiligung oder einer Anwartschaft auf
eine solche;

2. Einkünfteaus einer ehemaligenTätigkeitim
Sinn des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 4 oder aus einem
früheren Rechtsverhältnis im Sinn des $ 2
Abs. 3 Ziff. 5 bis 7, und zwar auch dann, wenn
sie dem Steuerpflichtigenals Rechtsnachfolger
zufließen.

II. Veranlagung
$ 25

Veranlagungszeitraum
(1) Die Einkommensteuer wird nach Ablauf des

Kalenderjahrs (Veranlagungszeitraum) nach dem
Einkommen veranlagt, das der Steuerpflichtigein
diesem Veranlagungszeitraum bezogen hat, soweit
nicht nach $$ 46 und 46a eine Veranlagung unter-
bleibt.

(2) Hat die Steuerpflicht nicht während des vollen
Veranlagungszeitraums bestanden, so wird das
während der Dauer der SteuerpflichtbezogeneEin-
kommenzugrunde gelegt. In diesemFall kann die
Veranlagung bei Wegfall der Steuerpflicht sofort
vorgenommen werden. .

$ 26
Veranlagung von Ehegatten

(1) Ehegatten, die beide unbeschränkt steuer-
pflichtig sind und nicht dauerndgetrenntleben und
bei denen diese Voraussetzungen im Veranlagungs-
zeitraum mindestens vier Monate bestanden haben,
können zwischen getrennter Veranlagung ($ 26a)
und Zusammenveranlagung($26b) wählen.

(2) Ehegatten werden getrennt veranlagt, wenn
einer der Ehegatten getrennte Veranlagung wählt.
Ehegatten werden zusammen veranlagt, wenn beide
Ehegatten Zusammenveranlagungwählen. Die zur
Ausübung derWahl erforderlichenErklärungensind
beim Finanzamt schriftlich oder zu Protokoll abzu-
geben.
(3) Werden die nach Absatz 2 erforderlichen Er-

klärungen nicht abgegeben, so wird unterstellt, daß
die Ehegatten die Zusammenveranlagung wählen.

$ 26a
Getrennte Veranlagung von Ehegatten

(1) Bei getrennter Veranlagung von Ehegatten in
den in $ 26 bezeichnetenFällen sind jedem Ehe-
gatten die von ihm bezogenen Einkünfte zuzurec-
nen. Einkünfte eines Ehegatten sind nicht allein
deshalb zum Teil dem anderen Ehegatten zuzurech-
nen, weil dieser bei der Erzielung der Einkünfte
mitgewirkt hat. Bei der Ermittlung der Einkommen
der Ehegatten bleiben Minderungen des Einkom-
mens des einen Ehegatten, die sich aus Vereinbarun-
gen unter den Ehegatten herleiten, insoweit außer
Betracht, als ihnen nicht Erhöhungen des Einkom-
mensdes anderenEhegattengegenüberstehen.
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(2) Die Sonderausgaben der Ehegatten im Sinn
der $$ 10 und 10b sind, soweit sie die Summe der
bei der Veranlagung jedes Ehegatten mindestens
anzusetzenden Pauschbeträge ($ 10c) übersteigen,
im Rahmen der bei einer Zusammenveranlagung
der Ehegatten in Betracht kommenden Höchst-
beträge je zur Hälfte bei den Veranlagungen der
Ehegatten zu berücksichtigen, wenn sie nicht eine
andere Aufteilung beantragen.

(3) Die als außergewöhnliche Belastung im Sinn
der $$ 33 und 33a bei den Veranlagungen der Ehe-
gatten vom Einkommen abzuziehenden Beträge sind
insgesamt in Höhe des bei einer Zusammenveran-
lagung der Ehegatten in Betracht kommenden Be-
trags zu berücksichtigen. Für die Aufteilung gilt
Absatz 2 entsprechend.

(4) Die Anwendung der $$ 10a und 10d für den
Fall des Übergangs von der getrennten Veranlagung
zur Zusammenveranlagungund von der Zusammen-
veranlagung zur getrennten Veranlagung, wenn bei
beiden Ehegatten nicht entnommene Gewinne oder
nicht ausgeglichene Verluste vorliegen, wird durch
Rechtsverordnung geregelt.

$ 26b
Zusammenveranlagung von Ehegatten

Die Zusammenveranlagungvon Ehegatten wird
nach Maßgabe des in $ 32a Abs. 2 festgelegten Ver-
fahrens vorgenommen.Bei der Zusammenveranla-
gung sind die Einkünfte der Ehegatten zusammen-
zurechnen.Bei der Ermittlung des Einkommensder
Ehegatten bleiben Minderungen des Einkommens
außer Betracht, soweit sie sich aus Vereinbarungen
unter den Ehegatten herleiten.

8826cbis26e
(gestrichen)

8 27
Zusammenveranlagung mit Kindern

(1) Der Steuerpflichtige und seine Kinder, für die
ihm Kinderfreibeträge nach $ 32 Abs.2 Ziff. 1 zu-
stehen, werden zusammen veranlagt, solange er und
die Kinder unbeschränkt steuerpflichtig sind.

(2) Bei der Zusammenveranlagung sind die Ein-
künfte des Steuerpflichtigen und der Kinder zu-
sammenzurechnen.
(3) Einkünfte der Kinder aus nichtselbständiger

Arbeit ($ 2 Abs.3 Ziff. 4) scheiden bei der Zu-
sammenveranlagung aus.

(4) Steht im Fall der getrennten Veranlagung von
Ehegatten nach $$ 26, 26a beiden Ehegatten für
dasselbe Kind ein Kinderfreibetrag nach $ 32 Abs. 2
Ziff. 1 und Ziff. 4 letzter Satz jeweils zur Hälfte zu
und haben beide Ehegatten das Recht und die Pflicht,
für die Person des Kindes zu sorgen, so ist das
Kind mit jedem Ehegatten zusammen zu veranlagen.
Dabei sind die mit den Einkünften der Ehegatten
zusammenzurechnenden Einkünfte des Kindes je zur
Hälfte bei den Veranlagungen der Ehegatten zu
berücksichtigen.

$ 28
Besteuerungbei fortgesetzterGütergemeinschait
Bei fortgesetzter Gütergemeinschaftgelten Ein-

künfte, die in das Gesamtgut fallen, als Einkünfte
des überlebenden Ehegatten, wenn dieser unbe-
schränkt steuerpflichtig ist.

$ 29
Durchschniittsätze

(1) Durchschnittsätze können durch Rechtsverord-
nung aufgestellt werden

1. für die Ermittlung des Gewinns aus Land-
und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb
oder aus selbständiger Arbeit;

2. für die Ermittlung des Überschussesder
Einnahmen über die Werbungskosten bei
Vermietung und Verpachtung.

(2) Die aufgestellten Durchschnittsätze sind zu-
grunde zu legen

1. der Gewinnermittlung, wenn
a) der Steuerpflichtigenicht zur Führung

von Büchern verpflichtet ist,
b) ordnungsmäßige Bücher nicht geführt

werden oder die Bücher sachliche Un-
richtigkeit vermuten lassen und

c) der Umsatz die durch Rechtsverordnung
zu bestimmende Grenze nicht übersteigt;

2. der Ermittlung der Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung, wenn die Wer-
bungskosten nicht ordnungsmäßig aufge-
zeichnet werden oder die Aufzeichnungen
sachliche Unrichtigkeit vermuten lassen.

(3) Der Nutzungswert der Wohnung im eigenen
Haus kann in einem Hundertsatz des zuletzt fest-
gestellten Einheitswerts des Grundstücks bemessen
werden.

(4) Der Steuerpflichtige kann nicht einwenden,
daß die Durchschnittsätze zu hoch festgesetzt seien.

$ 30
Besteuerung bei Auslandsbeziehungen

Die Oberfinanzdirektion!) kann bei Einkünften
aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb
oder aus selbständiger Arbeit ohne Rücksicht auf
das ausgewieseneErgebnis die Einkommensteuerin
einem Pauschbetrag festsetzen, wenn besondere un-
mittelbare oder mittelbare wirtschaftliche Beziehun-
gen des Betriebs zu einer Person, die im Inland
entweder nicht oder nur beschränkt steuerpflichtig
ist, eine Gewinnminderung ermöglichen. Die Ober-
finanzdirektion!) entscheidetnach ihrem Ermessen.

8 31
Pauschbesteuerung

(1) Bei Personen, die durch Zuzug aus dem Aus-
land unbeschränkt steuerpflichtig werden, können
die obersten Finanzbehörden der Länder mit Zu-
stimmung des Bundesministers der Finanzen die
1) Im Land Berlin: Das Landesfinanzamt Berlin.



Einkommensteuer bis zur Dauer von zehn Jahren
seit Begründung der unbeschränktenSteuerpflicht
in einemPauschbetragfestsetzen.
(2) Die Besteuerungder Auslandsbeamtenkann

durchRechtsverordnungabweichendvon den allge-
meinenVorschriften geregeltwerden.

IV. Tarif
$ 32

Zu versteuernder Einkommensbetrag, Freibeträge
(1) Zu versteuernder Einkommensbetrag ist das um

die nachdenAbsätzen2 und 3 in Betrachtkommen-
den Freibeträge und um die sonstigen vom Ein-
kommen abzuziehendenBeträge verminderte Ein-
kommen.
(2) Kinderfreibeträge

1. Kinderfreibeträge stehen dem Steuerpflich-
tigen für Kinder zu, die imVeranlagungs-
zeitraum mindestens vier Monate das
18.Lebensjahr noch nicht vollendet hatten.

2. Kinderfreibeträge werden dem Steuerpflich-
tigen auf Antrag gewährt
a) für Kinder, die im Veranlagungszeit-

raum mindestens vier Monate das
25. Lebensjahr noch nicht vollendet
hatten und während dieser Zeit
aa) im wesentlichen auf Kosten des

Steuerpflichtigen unterhalten und
für einen Beruf ausgebildet worden
sind oder "

bb) Wehrdienst (Ersatzdienst) geleistet
haben, wenn die Berufsausbildung
durch die Einberufung zum Wehr-
dienst unterbrochen worden ist und
der Steuerpflichtige vor der Einbe-
rufung die Kosten des Unterhalts
und der Berufsausbildung im we-
sentlichen getragen hat;

b) für Kinder, die wegen körperlicher oder
geistiger Gebrechen dauernd erwerbs-
unfähig sind, wenn dem Steuerpflichti-
gen für die Kinder ein Kinderfreibetrag
nicht zusteht und die Kinder im Ver-
anlagungszeitraum mindestens vier Mo-
nate im wesentlichen auf Kosten des
Steuerpflichtigen unterhalten worden
sind.

3. Kinder im Sinn der Ziffern 1 und 2 sind
a) eheliche Kinder,
b) eheliche Stiefkinder,
c) für ehelich erklärte Kinder,
d) Adoptivkinder,
e) uneheliche Kinder (jedoch nur im Ver-

hältnis zur leiblichen Mutter),
f) Pflegekinder.

4. Als Kinderfreibeträge sind abzuziehen
für das erste Kind

900 Deutsche Mark,
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für das zweite Kind
1680 Deutsche Mark,

für jedes weitere Kind
1800 Deutsche Mark.

Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen
des $ 26 Abs.1 vorliegen, erhalten für
dasselbe Kind den Kinderfreibetrag nur
einmal. Werden sie nach $$ 26, 26a ge-
trennt veranlagt, so erhält jeder Ehegatte
den Kinderfreibetrag zur Hälfte, soweit
nicht ein Kinderfreibetrag nur einem Ehe-
gatten zusteht oder zu gewähren ist. _

(3) Besondere Freibeträge
1. Bei Steuerpflichtigen, auf die $ 32a Abs. 2
und 3 keine Anwendung findet und die
nicht nach $$ 26, 26a getrennt veranlagt
werden, ist ein Sonderfreibetrag
a) von 840 Deutsche Mark abzuziehen,

wenn sie mindestens vier Monate vor
dem Ende des Veranlagungszeitraums
das 50. Lebensjahr vollendet hatten,
oder

b) von 1200 Deutsche Mark abzuziehen,
wenn bei ihnen mindestens ein Kinder-
freibetrag vom Einkommen abgezogen
wird.

2. Bei Steuerpflichtigen, die mindestens vier
Monate vor dem Ende des Veranlagungs-
zeitraums das 70. Lebensjahr vollendet
hatten, ist ein Altersfreibetrag von 360
Deutsche Mark abzuziehen. Bei Ehegatten,
die nach $$ 26, 26b zusammen veranlagt
werden und beide mindestens vier Monate
vor dem Ende des Veranlagungszeitraums
das 70.Lebensjahr vollendet hatten, erhöht
sich der Altersfreibetrag auf 720 Deutsche
Mark.

$ 32a
Tarif

(1) Die zu veranlagende Einkommensteuer ergibt
sich, vorbehaltlich der $8$34, 34b und 34c, aus der
diesem Gesetz beigefügten Anlage (Einkommen-
steuertabelle) *).
(2) Bei Ehegatten, die nach $$ 26, 26b zusam-

men veranlagt werden, ist die Einkommensteuer in
der Weise zu ermitteln, daß die Einkommensteuer
von der Hälfte des zu versteuernden Einkommens-
betrags nach Absatz 1 errechnet und der sich er-
gebendeBetrag sodannverdoppeltwird.

(3) Absatz 2 gilt auch bei verwitweten Personen,
die im Zeitpunkt des Todes ihres Ehegatten von
diesem nicht dauernd getrennt gelebt haben,

1. in dem Veranlagungszeitraum, in dem der
Ehegatte verstorben ist und in dem folgen-
den Veranlagungszeitraum;

2. wenn ihnen für den Veranlagungszeitraum
ein Kinderfreibetrag für ein Kind zusteht
oder auf Antrag zu gewähren ist, das aus
der Ehe mit dem Verstorbenen hervorge-
gangen ist oder für das den Ehegatten auch

*) Hier nicht abgedruckt; vgl. Bundesgesetzbl. 1958IS. 492ff,
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in dem Veranlagungszeilraum, in dem der
Ehegatte verstorben ist, ein Kinderfrei-
betrag (Kinderermäßigung) zustand oder
auf Antrag zu gewähren war.

88 32b und 32c
(gestrichen)

8 33
Außergewöhnliche Belastungen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangs-
läufig größere Aufwendungen als der überwie-
genden Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher
Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensver-
hältnisse und gleichen Familienstands (außer-
gewöhnliche Belastung), so wird auf Antrag die
Einkommensteuer dadurch ermäßigt, daß der Teil
der Aufwendungen, der die dem Steuerpflichtigen
zumutbare Eigenbelastung übersteigt, vom Einkom-
men abgezogen wird. Die Höhe der zumutbaren
Eigenbelastung ist nach der Höhe des Einkommens
und nach dem Familienstand zu staffeln; das Nähere
wird durch Rechtsverordnung bestimmt.
(2) Aufwendungen erwachsen dem Steuerpflichti-

gen zwangsläufig, wenn er sich ihnen aus recht-
lichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht
entziehen kann und soweit die Aufwendungen den
Umständen nach notwendig sind und einen ange-
messenen Betrag nicht übersteigen. Aufwendungen,
die zu den Betriebsausgaben,Werbungskostenoder
Sonderausgabengehören, bleiben dabei außer Be-
tracht.

8 33a
Außergewöhnliche Belastung in besonderen Fällen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangs-
läufig ($ 33 Abs.2) Aufwendungen für den Unter-
halt und eine etwaige Berufsausbildung von
Personen, für die der Steuerpflichtige keinen Kinder-
freibetrag erhält, so wird auf Antrag die Ein-
kommensteuer dadurch ermäßigt, daß die Auf-
wendungen, höchstens jedoch ein Betrag von 900
Deutsche Mark im Kalenderjahr für jede unter-
haltene Person, vom Einkommen abgezogen wer-
den. Voraussetzung ist, daß die unterhaltene Person
kein oder nur ein geringes Vermögen besitzt. Hat
die unterhaltene Person andere Einkünfte oder Be-
züge, die zur Bestreitung des Unterhalts bestimmt
oder geeignet sind, so vermindert sich der Betrag
von 900 Deuische Mark um den Betrag, um den
diese Einkünfte und Bezüge den Betrag von 480
Deutsche Mark übersteigen. Werden die Auf-
wendungen für eine unterhaltene Person von
mehreren Steuerpflichtigen getragen, so wird bei
jedem der Teil des sich hiernach ergebenden Be-
trags abgezogen, der seinem Anteil am Gesamt-
betrag der Leistungen entspricht.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 erhöht sich auf
Antrag der Betrag von 900 Deutsche Mark um
900 Deutsche Mark im Kalenderjahr, wenn dem
Steuerpflichtigen für die auswärtige Unterbringung
einer in der Berufsausbildung befindlichen unter-
haltenen Person Aufwendungen erwachsen. Ab-
satz 1 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden. Für ein

Kind, für das der Steuerpflichtige einen Kinderfrei-
betrag erhält, wird auf Antrag ein Betrag von
900 Deutsche Mark vom Einkommen abgezogen,
wenn im übrigen die Voraussetzungen des Satzes 1
vorliegen. Ehegatten,bei denen die Voraussetzun-
gen des $ 26 Abs. 1 vorliegen, erhalten für dasselbe
Kind denBetragvon 900DeutscheMark nur einmal.

(3) Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwen-
dungen durch die Beschäftigung einer Hausgehilfin,
so wird auf Antrag die Einkommensteuerdadurch
ermäßigt, daß die Aufwendungen, höchstens jedoch
ein Betrag von 900 Deutsche Mark im Kalenderjahr,
vom Einkommen abgezogen werden, wenn

1. zum Haushalt des Steuerpflichtigen min-
destens drei Kinder gehören, die das
18.Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
oder

2. zum Haushaltdes Steuerpflichtigenmin-
destens zwei Kinder gehören, die das
18.Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
und
a) der Steuerpflichtige verheiratet ist, von

seinem Ehegatten nicht dauernd getrennt
lebt und beide Ehegatten erwerbstätig
sind, oder

b) der Steuerpflichtige unverheiratet und
erwerbstätig ist,

oder
3. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd

getrennt lebender Ehegatte das 60. Lebens-
jahr vollendet hat
oder

4. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd
getrennt lebender Ehegatte oder ein zu
seinemHaushalt gehörigesKind oder eine
andere zu seinem Haushalt gehörige unter-
haltene Person, für die eine Ermäßigung
nach Absatz 1 gewährt wird, nicht nur vor-
übergehend körperlich hilflos oder schwer
körperbeschädigtist oder die Beschäftigung
einer Hausgehilfin wegen Krankheit einer
der genannten Personen erforderlich ist.

Eine Steuerermäßigung für mehr als eine Haus-
gehilfin steht dem Steuerpflichtigen nur zu, wenn
zu seinem Haushalt mindestens fünf Kinder ge-
hören, die das 18.Lebensjahr noch nicht vollendet
haben. Ehegatten, bei denen die Voraussetzungen
des $ 26 Abs. 1 vorliegen, erhalten den Betrag von
900 Deutsche Mark nur einmal.

(4) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die
in den Absätzen i bis 3 bezeichneten Voraussetzun-
gen nicht vorgelegen haben, ermäßigen sich die in
den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Beträge von
900 Deutsche Mark um je ein Zwölftel.
(5) In den Fällen des Absatzes 1Satz 1und der Ab-

sätze 2 und 3 kann wegen der in diesen Vorschriften
bezeichneten Aufwendungen der Steuerpflichtige
eine Steuerermäßigung nach $ 33 nicht in Anspruch
nehmen.
(6) Wegen der außergewöhnlichen Belastungen

von körperbeschädigten Personen, denen auf Grund
gesetzlicher Vorschriften Beschädigtenversorgung
zusteht,sind durchRechtsverordnungPauschbeiräge



fesizuseizen. Diese sind nach dem Grad der Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit zu staffeln. In die pau-
schaleFesisetzungkönnenauchdie diesenPersonen
wegen ihrer Körperbeschädigung erwachsenden
Werbungskosten und Sonderausgaben einbezogen
werden. Die Regelung kann auch auf andere Grup-
pen von ähnlichen Fällen ausgedehnt werden, so-
weit bei diesen übersichtliche Verhältnisse gegeben
sind, die eine einheitliche Beurteilung ermöglichen.

8 34

Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften
(1) Sind in dem Einkommen außerordentliche Ein-

künfte enthalten, so ist auf Antrag die Einkommen-
steuer für die außerordentlichen Einkünfte auf 10
bis 30 vom Hundert der außerordentlichen Einkünfte
zu bemessen. Auf die anderen Einkünfte ist die
Einkommensteuertabelle anzuwenden.

(2) Als außerordentliche Einkünfte im Sinn des
Absatzes 1 kommen nur in Betracht

1. Veräußerungsgewinne im Sinn der 8814,
16, 17 und 18 Abs. 3;

2. Entschädigungenim Sinn des $ 24Ziff. 1;
3. Zinsen, die nach $$ 14, 34 und 43 des

Gesetzes über die Ablösung öffentlicher
Anleihen vom 16. Juli 1925 (Reichsge-
setzbl.IS. 137)in der FassungdesGesetzes
zur Änderung und Ergänzung von Vor-
schriften auf dem Gebiet des Finanzwesens
vom 23.März 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 232)
bei der Einlösung von Auslosungsrechten
bezogen werden.

(3) Einkünfte, die die Entlohnung für eine Tätig-
keit darstellen, die sich über mehrere Jahre er-
streckt, unterliegen der Einkommensteuerzu den
gewöhnlichen Steuersätzen. Zum Zweck der Ein-
kommensteuerveranlagungkönnen diese Einkünfte
auf die Jahre verteilt werden, in deren Verlauf sie
erzielt wurden, und als Einkünfte eines jeden dieser
Jahre angesehen werden, vorausgesetzt, daß die
Gesamtverteilung drei Jahre nicht überschreitet.

(4) Die Steuersätze nach Absatz 1 sind auf Antrag
bei Steuerpflichtigen mit Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit oder aus selbständiger Arbeit, die
aus einer Berufstätigkeit im Sinn des $ 18 Abs. 1
Ziff, 1 bezogen werden, auf Nebeneinkünfte aus
wissenschaftlicher, künstlerischer oder schriftstelle-
rischer Tätigkeit unter folgenden Voraussetzungen
anzuwenden:

1. Die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
oder die Einkünfte aus der Berufstätigkeit
müssen die übrigen Einkünfte überwiegen;

2. die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künst-
lerischeroder schriftstellerischerTätigkeit
dürfen nicht zu den Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit gehören und müssen
von den Einkünften aus der Berufstätigkeit
abgrenzbarsein.

Die Steuersätze nach Absatz 1 sind in diesen Fällen
auf die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künst-
lerischer oder schriftstellerischer Tätigkeit anzu-
wenden, die 50 vom Hundert der Einkünfte aus

nichtselbständiger Arbeit oder aus der Berufstätig-
keit nicht übersteigen.

$ 34a
Steuerfreiheit

bestimmter Zuschläge zum Arbeitsiohn
Die gesetzlichen oder tariflichen Zuschläge für

Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sind steuer-
frei, wenn der Arbeitslohn insgesamt 15000
Deutsche Mark im Kalenderjahr nicht übersteigt.

$ 34b
Steuersätze

bei außerordentlichen Einkünften aus Forstwirtschaft
(1) Wird ein Bestandsvergleichfür das stehende

Holz nicht vorgenommen, so sind auf Antrag die
ermäßigten Steuersätze dieser Vorschrift auf Ein-
künfte aus den folgendenHolznutzungsartenanzu-
wenden:

1. Außerordentliche Holznutzungen. Das sind
Nutzungen,die außerhalbdes festgesetzten
Nutzungssatzes (Absatz 4 Ziff. 1) anfallen,
wenn sie aus wirtschaftlichen Gründen er-
folgt sind. Bei der Bemessungist die außer-
ordentliche Nutzung des laufenden Wirt-
schaftsjahrs um die in den letzten drei
Wirtschaftsjahren eingesparten Nutzungen
(nachgeholte Nutzungen) zu kürzen. Außer-
ordentliche Nutzungen und nachgeholte
Nutzungen liegen nur insoweit vor, als die
um die Holznutzungeninfolge höherer Ge-
walt (Ziffer2) verminderte Gesamtnutzung
den Nutzungssatz übersteigt;

2. Holznutzungen infolge höherer Gewalt
{Kalamitätsnutzungen).Das sind Nutzun-
gen, die durch Eis-, Schnee-, Windbruch
oder Windwurf, Erdbeben, Bergrutsch, In-
sektenfraß, Brand oder ein anderes Natur-
ereignis, das in seinen Folgen den ange-
führten Ereignissen gleichkommt, verursacht
werden. Zu diesen rechnen nicht die Schä-
den, die in der Forstwirtschaft regelmäßig
entstehen.

(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus den ein-
zelnen Holznutzungsarten sind

1. die persönlichen und sachlichen Verwal-
tungskosten, Grundsteuer und Zwangs-
beiträge, soweit sie zu den festen Betriebs-
ausgaben gehören, bei den Einnahmen aus
ordentlichen Holznutzungen und Holz-
nutzungen infolge höherer Gewalt, die
innerhalb des Nutzungssatzes (Absatz 4
Ziff. 1) anfallen, zu berücksichtigen. Sie
sind entsprechend der Höhe der Einnahmen
aus den bezeichneten Holznutzungen auf
diese zu verteilen;

2. die anderen Betriebsausgaben entsprechend
der Höhe der Einnahmen aus allen Holz-
nutzungsarten auf diese zu verteilen.

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich
1. bei Einkünften aus außerordentlichen Holz-

nutzungen im Sinn des Absatzes 1 Ziff.1
nach den Steuersätzen des $ 34Abs. 1
Satz 1;
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2. bei Einkünften aus nachgeholten Nutzun-
gen im Sinn des Absaizes 1 Ziff. 1 nach dem
durchschnittlichen Steuersatz, der sich bei
Anwendung der Einkommensteuertabelle
auf das Einkommen ohne Berücksichtigung
der Einkünfte aus außerordentlichenHolz-
nutzungen, nachgeholten Nutzungen und
Holznutzungen infolge höherer Gewalt er-
gibt, mindestens jedoch auf 10 vom Hun-
dert der Einkünfte aus nachgeholten Nut-
zungen;

3. bei Einkünften aus Holznutzungen infolge
höherer Gewalt im Sinn des Absatzes 1
Ziff. 2,
a) soweit sie im Rahmen des Nutzungs-

satzes (Absatz 4 Ziff.1) anfallen, nach
den Steuersätzen der Ziffer 1,

b) soweit sie den Nutzungssatz über-
steigen, nach den halben Steuersätzen
der Ziffer 1.

(4) Die Steuersätze des Absalzes 3 sind nur unter
den folgenden Voraussetzungen anzuwenden:

1. Auf Grund eines amtlich anerkannten Be-
triebsgutachtens oder durch ein Betriebs-
werk muß periodisch für zehn Jahre ein
Nutzungssatz festgesetzt sein. Dieser muß
den Nutzungen entsprechen, die unter Be-
rücksichtigung der vollen jährlichen Ertrags-
fähigkeit des Waldes in Festmetern nach-
haltig erzielbar sind;

2. die in einem Wirtschaftsjahr erzielten ver-
schiedenen Nutzungen müssen mengen-
mäßig nachgewiesen werden;

3. wenn eine gesetzliche Verpflichtung be-
steht, Bücher zu führen, müssen diese
ordnungsmäßig geführt werden;

4. Schäden infolge höherer Gewalt müssen un-
verzüglich nach Fesistellung des Schadens-
falls dem zuständigen Finanzamt mitgeteilt
werden.

$ 34c
Steuerermäßigung bei ausländischen Einkünften
(1) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die mit

ihren aus einem ausländischen Staat stammenden
Einkünften in diesem Staat zu einer der deutschen
Einkommensteuer entsprechenden Steuer herange-
zogen werden, ist die festgeseizte und gezahlte aus-
ländische Steuer auf die deutsche Einkommensteuer
anzurechnen, die auf die Einkünfte aus diesem
Staat entfällt. Die auf diese ausländischen Ein-
künfte entfallende deutsche Einkommensteuer ist in
der Weise zu ermitteln, daß die sich bei der Ver-
anlagung des Einkommens (einschließlich der aus-
ländischen Einkünfte) ergebende deutsche Einkom-
mensteuer im Verhältnis dieser ausländischen Ein-
künfte zum Gesamtbetragder Einkünfte aufgeteilt

anzurechnen,als sie auf die im Veranlagungszeit-
raum bezogenen Einkünfte entfallen.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Ein-
künfte aus einemausländischenStaat stammen,mit
dem ein Abkommen zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung besteht.

(3) Die obersten Finanzbehörden der Länder kön-
nen mit Zustimmung des Bundesministers der Finan-
zen die auf ausländische Einkünfte entfallende deut-
scheEinkommensteuerganz oder zumTeil erlassen
oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn es aus
volkswirtschaftlichenGründen zweckmäßigist oder
die Anwendung des Absatzes 1 besonders schwierig
ist.

(4) Bei ausländischen Einkünften unbeschränkt
Steuerpflihtiger aus dem Betrieb von Handels-
schiffen im internationalen Verkehr können die
obersten Finanzbehörden der Länder mit Zustim-
mung des Bundesministers der Finanzen und im
Benehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft
die Einkommensteuer in einem Pauschbetrag fest-
setzen. Dabei gelten 50 vom Hundert der Einkünfte
aus dem Betrieb von Handelsschiffen im internatio-
nalen Verkehr als ausländischeEinkünfte im Sinn
des Satzes 1; Absatz 2 findet keine Anwendung.
An Stelle der Pauschalierung nach den Sätzen 1
und 2 kann der Steuerpflichtigedie Anwendung des
Absatzes 1 verlangen.

(5) Absatz 1 ist auf unbeschränkt Steuerpflichtige,
die Angehörige eines fremden Staates sind, nur
anzuwenden, wenn dieser Staat den deutschen
Staatsangehörigen, die in seinem Gebiet ihren
Wohnsitz haben, eine der Regelung des Absatzes 1
entsprechende Steuervergünstigung gewährt.

(6) Durch Rechtsverordnung können Vorschriften
erlassen werden über

1. den Begriff der ausländischen Einkünfte,
2. die Anrechnung ausländischer Steuern,

wenn die ausländischenEinkünfte ausmeh-
reren fremden Staaten stammen,

3. den Nachweis über die Höhe der festge-
setzten und gezahlten ausländischen Steuern,

4. die Berücksichtigung ausländischer Steuern,
die nachträglich erhoben oder zurückge-
zahlt werden,

5. die Anrechnung ausländischer Steuern,
wenn ein Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung besteht, jedoch trotz
dieses Abkommens eine Doppelbesteuerung
bestehen bleibt und

6. den Abzug ausländischer Steuern vom Ein-
kommen, die nicht unter Absatz 1 fallen,
vom Gesamtbetrag der Einkünfte.

V. Entrichtung der Steuer
1. Vorauszahlungen

& 35
Bemessung und Entrichtung der Vorauszahlungen
(1) Der Steuerpflichtige hat am 10.März, 10. Juni,

10.September und 10.Dezember Vorauszahlungen
zu entrichten.
(2) Die Vorauszahlungen bemessen sich grund-

der Steuerabzugsbeträge ($ 47 Abs. 1 Ziff. 2) bei der
letzten Veranlagung ergeben hat. Das Finanzamt



kann die Vorauszahlungen der Steuer anpassen,
die sich für den laufenden Veranlagungszeitraum
voraussichtlich ergeben wird.

8%36 und 37
(gestrichen)

2. Steuerabzug vom Arbeitslohn
(Lohnsteuer)

$ 38
Erhebung der Lohnsteuer, Lohnsteuerkarte, Haftung

(1) Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Ar-
beitslohn erhoben (Lohnsteuer). Dabei finden die
Vorschriften des $ 32 mit Ausnahme des Absatzes 2
Ziff. 4 Satz 3 und die Vorschriften des $ 32a Abs. 2
und 3 entsprechende Anwendung.
(2) Die Gemeindebehörde hat für die Lohnsteuer-

berechnung dem Arbeitnehmer unentgeltlich eine
Lohnsteuerkarte auszuschreiben. Der Arbeitnehmer
hat die Lohnsteuerkarte seinem Arbeitgeber vor
Beginn des Kalenderjahrs oder vor Beginn des
Diensiverhällnisses auszuhändigen. Der Arbeit-
geber hat die Lohnsteucrkarle während der Dauer
des Dienstverhältnisses aufzubewahren. Endet das
Dienstverhältnis vor dem Schluß des Kalender-
jahrs, so hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer
die Lohnsteuerkarte zurückzugeben. Das Verfahren
hinsichtlich der Ausschreibung der Lohnsteuerkar-
ten und das Verfahren hinsichtlich der Behandlung
der Lohnsteuerkarten am Schluß desKalenderjahrs
und bei Beendigung des Dienstverhältnisses im
Laufe des Kalenderjahrs wird durch Rechtsverord-
nung geregelt.

(3) Der Arbeitnehmer ist beim Steuerabzug vom
Arbeitslohn Steuerschuldner. Der Arbeitgeber haftet
für die Einbehaltung und Abführung der Lohn-
steuer. Der Arbeitnehmer (Steuerschuldner) wird
nur in Anspruch genommen,

1. wenn der Arbeitgeber den Arbeitslohn
nicht vorschriftsmäßig gekürzt hat oder

2. wenn der Arbeitnehmer weiß, daß der
Arbeitgeber die einbehaltene Lohnsteuer
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat, und
dies dem Finanzamt nicht unverzüglich mit-
teilt oder

3. wenn der Arbeitnehmer eine Verpilich-
tung, seine Lohnsteuerkarte berichtigen zu
lassen, nicht rechtzeitig erfüllt oder

4. wenn eine Nachversteuerung nach $ 10
Abs. 2 durchzuführen ist,

8.39
Jahresarbeitslohn, Jahreslohnsteuer,

Jahreslohnsteuertabelle
(1) Die Lohnsteuer (Jahreslohnsteuer) bemißt

sich nach dem Arbeitslohn, den der Arbeitnehmer
im Kalenderjahr (Erhebungszeitraum) bezogen hat
(Jahresarbeitslohn). Die Jahreslohnsteuer ergibt
sich aus der Jahreslohnsteuertabelle. Diese ist auf
der Grundlage der diesem Gesetz beigefügten
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Anlage (Einkommensteuertabelle) ‘unter Bildung
von Steuerklassen durch Rechtsverordnung aufzu-
stellen. Dabei sind die Pauschbeträge für Werbungs-
kosten ($ 9a Ziff. 1) und für Sonderausgaben ($ 10c
Ziff. 1), die Kinderfreibeträge ($ 32 Abs. 2) und die
Sonderfreibeträge ($ 32 Abs.3 Ziff.1) zu berück-
sichtigen.

(2) Für die Eintragung der Steuerklasse und der
Zahl der Kinder bei Ausschreibung der Lohnsteuer-
karte sind die Verhältnisse zu Beginn des Kalender-
jahrs maßgebend, für das die Lohnsteuerkarte aus-
geschrieben wird. Treten bei einem Arbeitnehmer
die Voraussetzungen für eine ihm günstigere
Steuerklasse ein oder erhöht sich die Zahl der zu
berücksichtigenden Kinder, so ist die Lohnsteuer-
karte auf Antrag zu ergänzen.
(3) Die Höhe und die Berechnungder Lohnsteuer

werden in den folgenden Fällen durch Rechtsver-
ordnung bestimmt:

1. wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber
keine Lohnsteuerkarte vorlegt;

2. wenn der Arbeitnehmer gleichzeitig in
mehreren Dienstverhältnissen steht;

3. wenn Ehegatten, die nicht dauernd getrennt
leben, beide in einem Dienstverhältnis
stehen;

4. wenn ein Zeitraum, für den der Arbeits-
lohn gezahlt wird, nicht festgestellt werden
kann.

$ 40
Vom Arbeitslohn abzuziehende Beträge

(1) Auf Antrag des Arbeitnehmers sind für die
Berechnung der Lohnsteuer vom Arbeitslohn abzu-
ziehen

1. Werbungskosten, die bei den Einkünften
aus nichtselbständigerArbeit zu berück-
sichtigen sind, soweit die Werbungskosten
den in $ 9a Ziff.1 bezeichneten Pausch-
betrag übersteigen;

2. Sonderausgaben($$ 10, 10b), soweit sie
den in $ 10c Ziff.1 bezeichneten Pausch-
betrag übersteigen. Sonderausgaben von
Ehegatten, die beide Arbeitnehmer sind
und bei denen die Voraussetzungen für
eine Zusammenveranlagung nach $ 26
Abs.1 vorliegen, sind, soweit sie die den
Ehegatten nach $ 10c Ziff.1 zustehenden
Pauschbeträge übersteigen, bei jedem Ehe-
gattenzur Hälfte zu berücksichtigen,wenn
nicht die Ehegatten eine andere Aufteilung
beantragen;

3. der Altersfreibetrag ($ 32 Abs. 3 Ziff. 2);
4. der Betrag, der nach 88 33 und 33a

wegenaußergewöhnlicherBelastungzu ge-
währen ist;

5. der Verlust bei den Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung, der bei Inan-
spruchnahme der erhöhten Absetzungen
nach $ 7b entsteht.

(2) Das Finanzamt hat die nach Absatz 1 vom
Arbeitslohn abzuziehenden Beträge auf der Lohn-
steuerkarte einzutragen.



696

(3) Durch Rechtsverordnung kann zugelassen
werden, daß das Finanzamt in noch nicht überseh-
baren Fällen die EintragungnachAbsatz2 vorläufig
vornehmen kann. Außerdem können durch Rechts-
verordnung Vorschriften über die Erstattung und
über die Nachforderung von Lohnsteuer für die
Fälle erlassen werden, in denen sich nach Ablauf
des Kalenderjahrs ergibt, daß die vorläufige Ein-
tragung von der endgültigen Feststellung abweicht;
es kann dabei angeordnetwerden,daßgeringfügige
Abweichungen außer Betracht bleiben.

$ 41
Einbehaltung der Lohnsteuer durch den Arbeitgeber
(1) Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer bei jeder

Lohnzahlung für den Arbeitnehmer einzubehalten
und an das Finanzamt abzuführen, in dessen Bezirk
der Betrieb oder Teilbetrieb liegt, in dem der
Arbeitslohn und die Lohnsteuer berechnet und die
Lohnsteuerkarten der Arbeitnehmer aufbewahrt
werden. Durch Rechtsverordnung kann die Abfüh-
rung der Lohnsteuer für Bezüge aus Öffentlichen
Kassen anders geregelt werden. Wenn der Arbeits-
lohn ganz oder teilweise aus Sachbezügen($ 8) be-
steht und der Barlohn zur Deckung der Lohnsteuer
nicht ausreicht, so hat der Arbeitnehmer dem
Arbeitgeber den zur Deckung der Lohnsteuer erfor-
derlichen Betrag zu zahlen. Unterläßt das der
Arbeitnehmer, so hat der Arbeitgeber einen ent-
sprechenden Teil der Sachbezüge zurückzubehalten
und die Lohnsteuer abzuführen.
(2) Die Höhe der einzubehaltendenLohnsteuer

richtet sich nach den für den jeweiligen Lohnzah-
lungszeitraum maßgebenden Lohnsteuertabellen.
Diese Lohnsteuertabellen sind aus der Jahreslohn-
steuertabelle abzuleiten. Die Lohnstufen und die
Lohnsteuer haben zu betragen, wenn der Arbeits-
lohn gezahltwird

für einen monatlichen Zeitraum,
!/ı2 des Jahresbetrags,

für nicht mehr als einen Arbeitstag,
1/2 des Monatsbetrags,

für volle Arbeitswochen,
6/26des Monatsbetrags.

Der Bundesminister der Finanzen hat die danach
maßgebenden Lohnsteuertabellen aufzustellen und
bekanntzumachen.
(3) Ergänzungender Eintragungenauf der Lohn-

steuerkarte dürfen erst bei der Lohnzahlung berück-
sichtigt werden, bei der die ergänzte Lohnsteuer-
karte dem Arbeitgeber vorliegt.

$ 42
Lohnsteuer-Jahresausgleich

(1) Übersteigt die im Laufe des Kalenderjahrs
einbehaltene Lohnsteuer die auf den Jahresarbeits-
lohn entfallende Jahreslohnsteuer, so wird der
Unterschiedsbetrag gegenüber der Jahreslohnsteuer
erstattet (Lohnsteuer-Jahresausgleich). Ein Lohn-
steuer-Jahresausgleich wird nicht durchgeführt,
wenn der Arbeitnehmer zu veranlagen ist.

(2) Das Verfahren zur Durchführung des Lohn-
steuer-Jahresausgleichs wird durch Rechtsverord-
nung geregelt. Dabei kann insbesondere bestimmt
werden,

1. daß in gewissen Gruppen von Fällen
der Lohnsteuer-Jahresausgleich nicht vom
Finanzamt, sondern innerhalb einer be-
stimmten Frist vom Arbeitgeber durchge-
führt wird;

2. daß der Lohnsteuer-Jahresausgleich vom
Arbeitnehmer auchzur nachträglichenGel-
tendmachungvom Arbeitslohn abzuziehen-
der Beträge oder einer günstigeren Steuer-
klasse oder einer höheren Zahl der zu
berücksichtigenden Kinder beantragt wer-
den kann;

3. daß der Lohnsteuer-Jahresausgleich beim
Finanzamt nur innerhalb einer bestimmten
Frist beantragt werden kann;

4. daß für Ehegatten,die beide Einkünfte aus
nichtselbständigerArbeit bezogen haben
und bei denen die Voraussetzungen für
eine Zusammenveranlagung nach $ 26
Abs.1 vorliegen, ein gemeinsamerLohn-
steuer-Jahresausgleich durchgeführt wird.

$ 42a
Bemessung der Lohnsteuer nach Vomhunderisätzen
(1) Zum Zweck der Vereinfachung des Verfahrens

kann durch Rechtsverordnung
1. angeordnet werden, daß sich die Lohn-

steuer für sonstige, insbesondere einmalige
Bezüge (z. B. Tantiemen, Gratifikationen),
die der Arbeitnehmer neben dem laufen-
den Arbeitslohn erhält, nach Vomhundert-
sätzen (Pauschsteuersätzen) der sonstigen
Bezüge bemißt. Dabei sind die Vomhun-
dertsätze unter Berücksichtigungder Vor-
schriften des $ 39 nach der Höhe des vor-
aussichtlichen Jahresarbeitslohns und dem
Familienstand zu staffeln;

2. zugelassen werden, daß auf Antrag des
Arbeitgebers bei bestimmten sonstigen,
insbesondere einmaligen Bezügen, die der
Arbeitgeber in einer größeren Zahl. von
Fällen gewährt, die Lohnsteuer nach einem
Vomhundertsatz (Pauschsteuersatz) erho-
ben wird, der sich für diese Bezüge unter
Berücksichtigungder Vorschriften des $ 39
im Durchschnitt ergibt. Voraussetzung ist,
daß der Arbeitgeber die Lohnsteuer über-
nimmt. Die bezeichneten Bezüge und die
davon erhobene Lohnsteuer bleiben bei
einer Veranlagung zur Einkommensteuer
und beim Lohnsteuer-Jahresausgleich außer
Betracht.

(2) Das Finanzamt kann zulassen, daß die Lohn-
steuer nach einem unter Berücksichtigung der Vor-
schriften des $ 39 zu ermittelnden Vomhunderisatz
(Pauschsteuersatz) erhoben wird,

1. wenn in anderen als den in Absatz 1 Ziff. 2
bezeichneten Fällen von einem Arbeitgeber
sonstige, insbesondere einmalige Bezüge



in einer größeren Zahl von Fällen gewährt
werden oder

2. wenn in einer größeren Zahl von Fällen
Lohnsteuer vom Arbeitgeber nachzuerhe-
ben ist, weil er den Steuerabzug vom
Arbeitslohn nicht oder in zu geringerHöhe
vorgenommenhat, oder

3. wenn Bezüge an kurzfristig beschäftigte
Arbeitnehmer gezahlt werden.

In den Fällen der Ziffern 1 und 2 ist Voraussetzung,
daß eine Berechnung der Lohnsteuer nach 8.39
schwierig ist oder einen unverhältnismäßigen
Arbeitsaufwand erfordern würde. Die Anwendung
des Verfahrens kann davon abhängig gemacht wer-
den, daß der Arbeitgeber die Lohnsteuer übernimmt
und daß die Bezüge und die davon einbehaltene
Lohnsteuer bei einer Veranlagung und beim Lohn-
steuer-Jahresausgleich außer Betracht bleiben.

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

$ 43
Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge

(1) Bei den folgenden inländischen Kapitalerträ-
gen wird die Einkommensteuer durch Abzug vom
Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) erhoben:

i. Gewinnanleilen (Dividenden), Zinsen, Aus-
beuten und sonstigen Bezügen aus Aktien,
Kuxen, Genußscheinen, Anteilen an Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung, an
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
und Kolonialgesellschaften, aus Anteilen
an der Reichsbank und an bergbautreiben-
den Vereinigungen, die die Rechte einer
juristischen Person haben. Dazu gehören
nicht Gewinnanteile und sonstige Bezüge
im Sinn des $ 3b und nicht Zinsen aus
Wandelanleihen und Gewinnobligationen,
soweit sie unter Ziffer 3 oder 5 fallen;

2. Einkünften aus der Beteiligung an einem
Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter;

3. Zinsen aus im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes oder in Berlin (West) nach dem
20. Juni 1948— in Berlin (West) nach dem
24. Juni 1948— und vor dem 1.April 1952
ausgegebenen Industrieobligationen und
vor dem 1.April 1952 ausgegebenen Wan-
delanleihen und Gewinnobligationen. Die
Vorschrift des $ 3a Abs.1 Ziff. 3 letzter
Satz bleibt unberührt;

4. Zinsen aus nach dem 31.März 1952 aus-
gegebenen festverzinslichen Schuldver-
schreibungen und Schatzanweisungen der
Länder, Gemeinden und Gemeindever-
bände, wenn die Zinsen nicht nach % 3a
Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe b oder Ziff. 4 steuer-
frei sind, unter folgenden Voraussetzungen:
a) Die Wertpapiere dürfen bis zur Dauer

von einschließlich drei Jahren nicht
kündbar und nicht rückzahlbar sein,

b) nach den Anleihebedingungen darf die
Laufzeit der Wertpapiere zu den bei
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der Ausgabe vorgesehenenZinsbedin-
gungen für die Dauer von weniger als
drei Jahren nicht geändert werden;

5. Zinsen aus anderen im Geltungsbereich des
Grundgesetzes oder in Berlin (West) nach

. dem 31.März 1952 ausgegebenen festver-
zinslichen Wertpapieren (einschließlich der
Wandelanleihen und Gewinnobligationen)
unter folgenden Voraussetzungen:
a) Die Wertpapiere müssen spätestens

innerhalb eines Jahres nach der Aus-
gabe zum Handel an einer Börse im
Geltungsbereich des Grundgesetzes oder
in Berlin (West) zugelassen werden,

b) die Wertpapiere dürfen auf die Dauer
von mindestens fünf Jahren nicht künd-
bar und nicht rückzahlbarsein,

c) nach den Anleihebedingungendarf die
Laufzeit der Wertpapiere zu den bei
der Ausgabe vorgesehenen Zinsbedin-
gungen für die Dauer von fünf Jahren
nicht geändert werden.

Diese Vorschrift bezieht sich nicht auf Zin-
sen, die nach $ 3a steuerfrei sind. Die in
Buchstabe a bezeichnete Voraussetzung gilt
nicht für festverzinsliche Wertpapiere, die
nach $ 33 des Gesetzes über die Investi-
tionshilfe der gewerblichen Wirtschaft zum
Börsenhandel nicht zugelassen sind.

Die Vorschriften des $ 3a Abs.2 und 3 gelten für
Anleihen im Sinn der Ziffern 3 bis 5 entsprechend.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff. 4 und 5
geltenfür Zinsenaus Anleihen im Sinn des Ab-
satzes 1 Ziff. 4 und 5, die vor dem1. Januar 1955
ausgegeben worden sind.

(3) Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge sind auch
besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den in
Absatz 1 bezeichneten Kapitalerträgen oder an
deren Stelle gewährt werden.

(4) Kapitalerträge sind als inländische anzusehen,
wenn der Schuldner. Wohnsitz, Geschäftsleitung
oder Sitz im Inland hat.

$ 44
Bemessung und Entrichtung der Kapitalertragsteuer
(1) Die Kapitalertragsteuer beträgt

1. in den Fällen des $ 43
Abs.1 Ziff. 1 und 2

2. In den Fällen des $ 43
Abs.1 Ziff.3 bis 5

der Kapitalerträge.

25 vom Hundert,

30 vom Hundert

(2) (entfällt)
(3) Der Schuldner hat die Kapitalertragsteuer für

denGläubigereinzubehalten.Er hat denSteuerabzug
in dem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die Kapital-
erträge dem Gläubiger zufließen, und die einbehal-
tenen Steuerabzüge innerhalb eines Monats an das
Finanzamt abzuführen. Der Steuerabzug ist auch
dann vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge beim
Gläubiger zu den Einkünften aus Land- und Forst-
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wirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger
Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung ge-
hören.

(4) Dem Steuerabzug unterliegen die vollen Ka-
pitalerträge ohne Abzug.

(5) Der Gläubiger ist beim Steuerabzug vom
Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) Steuerschuldner.
Der Schuldner der Kapitalerträge haftet aber für
die Einbehaltung und Abführung der Kapitalertrag-
steuer. Der Gläubiger (Steuerschuldner) wird nur
in Anspruchgenommen,

1. wenn der Schuldner die Kapitalerträge
nicht vorschriftsmäßiggekürzt hat oder

2. wenn der Gläubiger weiß, daß der Schuld-
ner die einbehaltene Kapitalertragsteuer
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat, und
dies dem Finanzamt nicht unverzüglich mit-
teilt.

(6) Durch Rechtsverordnung kann angeordnet
werden, daß bei bestimmten Gruppen von Steuer-
pflichtigen vom Steuerabzug vom Kapitalertrag ab-
gesehenwerden kann, wenn sichergestelltist, daß
dem für die Veranlagung jeweils zuständigen
Finanzamt die Kapitalerträge, von denen hiernach
der Steuerabzug nicht vorgenommen worden ist,
bekanntwerden.

4. Steuerabzug von Aufsichtsratsvergütungen.
(Auisichtsratsteuer)

8%45 und 45a
(gestrichen)

5. Veranlagung von Steuerpflichtigen
mit steuerabzugspflichtigen Einkünften

$ 46
Veranlagung bei Bezug

von Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise

aus Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, von
denen ein Steuerabzug vorgenommen worden ist,
so wird eine Veranlagung stets durchgeführt, wenn
das Einkommen mehr als 24000 Deutsche Mark
beträgt.
(2) Bei Einkommen bis zu 24000DeutscheMark

wird eine Veranlagung nur durchgeführt,
1. wenn die Einkünfte, von denen der Steuer-

abzug vom Arbeitslohn nicht vorgenom-
men worden ist, insgesamt mehr als 800
Deutsche Mark betragen;

2. wenn in dem Einkommen Einkünfte aus
mehr als einem Dienstverhältnis enthalten
sind, die dem Steuerabzug vom Arbeits-
lohn unterlegen haben, und der zu ver-
steuernde Einkommensbetrag ($ 32 Abs. 1)
a) beiPersonen, bei denen die Einkommen-

steuer nach $ 32a Abs.2 oder 3 zu er-
mitteln ist, 16000 Deutsche Mark,

b) bei den nicht unter Buchstabe a fallen-
den Personen 8000 Deutsche Mark

übersteigt;
3. wenn nach $ 40 Abs. 1 Ziff.5 bei der Be-

rechnung der Lohnsteuer ein sich voraus-
sichtlich für den Veranlagungszeitraumer-
gebender Verlust aus Vermietung und Ver-
pachtung vom Arbeitslohn abgezogen wor-
den ist;

4. wenn der Arbeitnehmer oder sein Ehegatte
getrennte Veranlagung nach 8$ 26, 26a
beantragt;

5. wenn die Veranlagung beantragt wird
a) zur Anwendung der Vorschriften des

8 34,
b) zur Berücksichtigung von Verlusten aus

einer anderen Einkunftsart als derjeni-
gen aus nichtselbständiger Arbeit, falls
die Einkünfte, von denen der Steuer-
abzug vom Arbeitslohn nicht vorgenom-
men worden ist, zusammen einen Ver-
lustbetrag ergeben,

c) zur Berücksichtigung von Verlustabzü-
gen ($ 10d),

d) zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer
auf die Steuerschuld.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Ziff. 2 bis 4 und
5 Buchstaben a, c und d ist ein Betrag in Höhe der
Einkünfte, von denender Steuerabzugvom Arbeits-
lohn nicht vorgenommen worden ist, vom Einkom-
men abzuziehen, wenn diese Einkünfte insgesamt
nicht mehr als 800 Deutsche Mark betragen.

(4) Liegen die Voraussetzungen der Absätze 1
und 2 nicht vor, so gilt die Einkommensteuer, die
auf die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
entfällt, für den Arbeitnehmer als abgegolten, wenn
seine Haftung erloschen ist ($ 38 Abs. 3).

(5) Durch Rechtsverordnung kann in den Fällen
des Absatzes 2 Ziff. 1 bis 4, in denen die Einkünfte,
von denen der Steuerabzugvom Arbeitslohn nicht
vorgenommen worden ist, den Betrag von 800Deut-
sche Mark übersteigen, die Besteuerung so gemil-
dert werden, daß auf die volle Besteuerung dieser
Einkünfte stufenweise übergeleitet wird.

$ 46a

und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieboder Kapital-
vermögen im Sinn des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 5
Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Land-

und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder Kapital-
vermögen ist durch den Steuerabzug vom Kapital-
ertrag abgegolten, soweit es sich um Kapitalerträge
im Sinn des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 5 handelt und die
Haftung des Steuerpflichtigen erloschen ist. Auf An-
trag des Steuerpflichtigen ist von der Anwendung
des Satzes 1 abzusehen und die Veranlagung der
Einkünfte im Sinn des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 5 zu-
sammen mit den übrigen Einkünften vorzunehmen.
Dem Antrag ist zu entsprechen, auch wenn in Fällen
des $ 46 Abs. 2 Ziff. 1 die Grenze von 800 Deutsche
Mark nicht erreicht ist. $ 46 Abs. 3 gilt bei einem
Arbeitnehmer entsprechend.



6. Abschlußzahlung
$ 47

(1) Auf die Einkommensteuerschuld werden an-
gerechnet

1. die für den Veranlagungszeitraum entrich-
teten Vorauszahlungen,

2. die durch Steucrabzug einbehältenen Be-
träge, soweit sie auf die im Veranlagungs-
zeitraum bezogenen Einkünfte entfallen.

(2) Ist die Einkommensteuerschuld größer als die
Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so ist der Unterschiedsbetrag, soweit er den
im Veranlagungszeitraum fällig gewordenen, aber
nicht entrichteten Vorauszahlungen entspricht, so-
fort, im übrigen innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten (Ab-
schlußzahlung).
(3) Ist die Einkommensteuerschuld kleiner als die

Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so wird der UnterschiedsbetragnachBekannt-
gabe des Steuerbescheids dem Steuerpflichtigen
nach seiner Wahl entweder auf seine Steuerschuld
gutgeschrieben oder zurückgezahlt.

VI. Besteuerung nach dem Verbrauch
$ 48

(1) Der Steuerpflichtige kann nach dem Ver-
brauch besteuert werden, wenn der Verbrauch im
Kalenderjahr 10000 Deutsche Mark überstiegen
hat und um mindestens die Hälfte höher ist als das
Einkommen. Der Betrag von 10000 Deutsche Mark
erhöht sich um je 2000 Deutsche Mark für jedes
Kind, für das dem Steuerpflichtigenein Kinderfrei-
betrag nach $ 32 Abs. 2 zusteht oder gewährt wird.

(2) Zum Verbrauch gehören alle Aufwendungen
des Steuerpflichtigen für seinen Haushalt und für
seine Lebensführung und die Lebensführung seiner
Angehörigen.

(3) Zum Verbrauch gehören nicht
1. die Sonderausgaben ($ 10 Abs. 1);
2. die Steuern vom Einkommen und sonstige

Personensteuern;
3. Ausgaben für Aussteuern oder Ausstattun-

gen, soweit sie das den Verhältnissen des
Steuerpflichtigen entsprechende Maß nicht
überstiegen haben;

4. Ausgaben für politische, künstlerische,
mildtätige, kirchliche, religiöse, wissen-
schaftliche und gemeinnützige Zwecke;

5. Ausgaben, die durch Krankheiten, Todes-
fälle oder Unglücksfälle oder durch körper-
liche oder geistige Gebrechen verursacht
sind;

6. Aufwendungen, die durch Geburt eines
Kindes entstanden sind;

7. außerordentliche Aufwendungen, die durch
den Unterhalt oder die Erziehung eines
Kindes oder den Unterhalt eines bedürfti-
gen Angehörigen entstanden sind;
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8. Aufwendungen aus sozialen Beweggrün-
den für Arbeitnehmer oder frühere Arbeit-
nehmer oder für ihre Angehörigen;

9. der Teil des Verbrauchs, den der Steuer-
pflichtige bestritten hat
a) aus Einkommen, das er in den letzten

drei Jahren versteuert, aber nicht ver-
braucht hat,

b) aus Einnahmen, die nach $$ 3 bis 3b
steuerfrei sind, oder aus Bezügen, die
dem Steuerpflichtigennach $ 22 Ziff.1
Satz 2 nicht zuzurechnen sind.

(4) Die Einkommensteuer nach dem Verbrauch
beträgt nur die Hälfte der Steuer, die sich aus der
Einkommensteuertabelle ergibt. Wenn der sich da-
nach ergebendeSteuerbetrag geringer ist als der
Steuerbetrag, der sich bei Zugrundelegung des Ein-
kommens ergeben würde, so ist der Besteuerung
nicht der Verbrauch, sondern das Einkommen zu-
grunde zu legen.

VI. Besteuerung
beschränkt Steuerpflichtiger

$ 49
Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte

(1) Inländische Einkünfte im Sinn der beschränk-
ten Einkommensteuerpflicht ($ 1 Abs. 2) sind

1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen
Land- und Forstwirtschaft (88 13, 14);

2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb ($$ 15, 16),
für den im Inland eine Betriebstätte unter-
halten wird oder ein ständiger Vertreter
bestellt ist, und Einkünfte aus der Veräuße-
rung eines Anteils an einer inländischen
Kapitalgesellschaft ($ 17);

3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit ($ 18),
die im Inland ausgeübtoderverwertetwird
oder worden ist;

4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
($ 19), die im Inland ausgeübt oder ver-
wertet wird oder worden ist, und Ein-
künfte, die aus inländischen öffentlichen
Kassen einschließlich der Kassen der Deut-
schen Bundesbahn und der Deutschen Bun-
desbankmit Rücksichtauf ein gegenwäirti-
ges oder früheres Dienstverhältnis gewährt
werden;

5. Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinn
des $ 20 Abs.1 Ziff.1 und 2, wenn der
Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder
Sitz im Inland hat, und Einkünfte im Sinn
des $ 20 Abs.1 Ziff.3 und 4, wenn das
Kapitalvermögen durch inländischen Grund- -
besitz, durch inländische Rechte, die den
Vorschriften des bürgerlichen Rechts über
Grundstücke unterliegen, oder durch Schiffe,
die in ein inländisches Schiffsregister ein-
getragen sind, unmittelbar oder mittelbar
gesichert ist. Ausgenommen sind Zinsen
aus Anleihen und Forderungen, die in ein
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öffentliches Schuldbuch eingetragen sind
oder über die Teilschuldverschreibungen
ausgegeben sind. Die Einkünfte aus Teil-
schuldverschreibungen unterliegen aber der
beschränktenSteuerpflicht,wenn bei ihnen
neben der festen Verzinsung ein Recht auf
Umtausch in Gesellschaftanteile (Wandel-
anleihen) oder eine Zusatzverzinsung ein-
geräumt ist, die sich nach der Höhe der Ge-
winnausschüttungen des Schuldners richtet
(Gewinnobligationen), und wenn der Schuld-
ner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz
im Inland hat;

6. Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung ($ 21), wenn das unbeweglicheVer-
mögen, die Sachinbegriffe oder Rechte im
Inland belegen oder in ein inländisches
öffentliches Buch oder Register eingetragen
sind oder in einer inländischen Betrieb-
stätte verwertet werden;

7. sonstige Einkünfte im Sinn des $ 22 Ziff. 1,
soweit sie dem Steuerabzug unterworfen
werden;

8. sonstige Einkünfte im Sinn des $ 22 Ziff. 2,
soweit es sich um Spekulationsgeschäfte
mit inländischen Grundstücken oder mit in-
ländischen Rechten handelt, die den Vor-
schriften des bürgerlichen Rechts über
Grundstücke unterliegen.

(2) Abweichend von Absatz 1 Ziff.2 sind Ein-
künfte steuerfrei, die ein Steuerpflichtiger mit Wohn-
sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in einem aus-

gecharterterSchiffe oder Luftfahrzeuge aus einem
Unternehmen bezieht, dessen Geschäftsleitung sich
in demausländischenStaat befindet.Voraussetzung
für die Steuerbefreiung ist, daß dieser ausländische
Staat Steuerpflichtigen, die ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des
Grundgesetzes oder Berlin (West) haben, eine ent-
sprechende Steuerbefreiung für derartige Einkünfte
gewährt.

$ 49a
(gestrichen)

$ 50
Sondervorschriiten für beschränkt Steuerpflichtige
(1) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Betriebs-

ausgaben ($ 4 Abs.4) oder Werbungskosten ($ 9)
nur insoweit abziehen, als sie mit inländischen Ein-
künften in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen.
Die Vorschrift des $ 10 ist nur hinsichtlich der als
Sonderausgaben abzugsfähigen Teile der Vermö-
gensabgabe anzuwenden. Die Vorschrift des $ 10d
ist nur anzuwenden, wenn die in dieser Vorschrift
bezeichneten Verluste in wirtschaftlickem Zusam-
menhang mit inländischen Einkünften stehen und
der Gewinn auf Grund im Inland ordnungsmäßig
geführter Bücher nach $ A Abs.1 oder nach $ 5 er-
mittelt wird. Die Vorschriften des $ 34 sind nur
insoweit anzuwenden, als sie sich auf Gewinne aus
der Veräußerung eines land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebs ($ 14), eines Gewerbebetriebs ($ 16),

einer wesentlichenBeteiligung ($17) oder auf Ver-
äußerungsgewinne im Sinn des $ 18Abs. 3 beziehen.
Die übrigen Vorschriften der $$ 10 und 34 und die
Vorschriften der $$9a, 10c, 32, 32a Abs. 3, $$33
und 33a sind nichtanzuwenden.

(2) Bei Einkünften, die dem Steuerabzug unter-
liegen, und bei Einkünften im Sinn des $ 20 Abs. 1
Ziff.3 und 4 ist für beschränkt Steuerpflichtige ein
Ausgleich ($ 2 Abs.2) mit Verlusten aus anderen
Einkunftsarten nicht zulässig.

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich bei. be-
schränkt Steuerpflichtigen, die veranlagt werden,
nach $ 32a Abs. 1; dabei ist ein Sonderfreibetrag
von 840 Deutsche Mark vom Einkommen abzu-
ziehen. Die Einkommensteuer beträgt mindestens
25 vom Hundert des Einkommens.

(4) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem
Steuerabzug vom Arbeitslohn oder vom Kapital-
ertrag oder dem Steuerabzug auf Grund des $ 50a
unterliegen, gilt bei beschränkt Steuerpflichtigen
durch den Steuerabzug als abgegolten, wenn die
Einkünfte nicht Betriebseinnahmen eines inländi-
schen Betriebs sind. Die Höhe der Lohnsteuer wird
durch Rechtsverordnung bestimmt.

(5) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer bei
beschränktSteuerpflichtigenganz oder zumTeil er-
lassenoder in einemPauschbetragfestsetzen,wenn
es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig
ist oder eine gesonderte Berechnung der Einkünfte
besonders schwierig ist.

(6) Die Absätze 1 bis 5 mit Ausnahme des Ab-
satzes 3 Satz 2 gelten auch im Fall des $ 1 Abs. 3.

$ 50a
Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen

(1) Bei beschränkt steuerpflichtigen Mitgliedern
des Aufsichtsrats (Verwaltungsrats) von inländi-
schen Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaf-
ten auf Aktien, Berggewerkschaften,Gesellschaften
mit beschränkter Haftung und sonstigen Kapital-
gesellschaften, Genossenschaften und Personenver-
einigungen des privaten und des öffentlichen Rechts,
bei denen dieGesellschafter nicht als Unternehmer
(Mitunternehmer) anzusehen sind, unterliegen die
Vergütungen jeder Art, die ihnen von den genann-
ten Unternehmungen für die Überwachung der Ge-
schäftsführung gewährt werden (Aufsichtsratsver-
gütungen), dem Steuerabzug (Aufsichtsratsteuer).

(2) Die Aufsichtsratsteuer beträgt
30 vom Hundert der Aufsichtsratsvergü-

tungen, wenn der Empfänger die Steuer
trägt, und =

42,85 vom Hundert des an das Aufsichtsrats-
mitglied tatsächlich ausgezahlten Be-
trags, wenn das Unternehmen die Steurr
übernimmt.

(3) Dem Steuerabzug unterliegt der volle Betrag
der Aufsichtsratsvergütung ohne jeden Abzug.
Werden Reisekosten (Tagegelder und Fahrtaus-
lagen} besonders gewährt, so gehören sie zu den
Aufsichtsratsvergütungen nur insoweit, als sie die
tatsächlichenAuslagen übersteigen.



(4) Die Einkommensteuer wird bei beschränkt
Steuerpflichtigen im Wege des Steuerabzugs er-
hoben

a) bei Einkünften aus der Ausübung oder
Verwertung einer Tätigkeit als Künstler,
Berufssportler, Schriftsteller, Journalist
oder Bildberichterstatter, einschließlich sol-
cher Tätigkeiten für den Rundfunk oder
Fernsehfunk ($49 Abs. 1 Ziff. 2 bis 4),

b) bei Einkünften, die aus Vergütungen für
die Nutzung oder das Recht auf Nutzung
von Urheberrechten und gewerblichen
Schutzrechten sowie von Plänen, Mustern,
Verfahren und gewerblichen Erfahrungen
und Kenntnissen herrühren ($ 49 Abs.1
Ziff. 2, 3 und 6).

Der Steuerabzugbeträgt
25 vom Hundert der Einnahmen,

wenn der beschränkt Steuerpflichtige,
und

33,33 vom Hundert der Einnahmen,
wenn der Schuldner

die Steuer trägt.

Soweit eine Tätigkeit im Sinn des Buchstabena im
Inland ausgeübtwird oder ausgeübtworden ist, be-
trägt der Steuerabzug jedoch nur

15 vom Hundert der Einnahmen,
wenn der beschränkt Steuerpflichtige,
und

17,65 vom Hundert der Einnahmen,
wenn der Schuldner

die Steuer trägt.
(5) Der Schuldner der Aufsichtsratsvergütung

(Absatz 1) oder der Vergütungen (Absatz 4) hat den
Steuerabzugfür Rechnung des beschränkt steuer-
pflichtigen Gläubigers (Steuerschuldner) in dem
Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die Aufsichtsrats-
vergütung oder die Vergütungen dem Gläubiger
zufließen. Er hat die innerhalb eines Kalender-
vierteljahrs einbehaltene Steuer jeweils bis zum 10.
des dem Kalendervierteljahr folgenden Monats an
das für ihn zuständige Finanzamt abzuführen. Der
beschränkt Steuerpflichtige ist beim Steuerabzug
von Aufsichtsratsvergütungen oder von Vergütun-
gen Steuerschuldner. Der Schuldner der Aufsichts-
ratsvergütungen oder der Vergütungen haftet aber
für die Einbehaltung und Abführung der Steuer.
Der Steuerschuldner wird nur in Anspruch genom-
men,

1. wenn der Schuldner der Aufsichtsratsver-
gütung oder der Vergütungen diese nicht
vorschriftsmäßig gekürzt hat oder

2. wenn der beschränkt steuerpflichtige Gläu-
biger weiß, daß der Schuldner die einbehal-
tene Steuer nicht vorschriftsmäßig abge-
führt hat, und dies dem Finanzamt nicht
unverzüglich mitteilt.

(6) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt wer-
den, daß bei Vergütungen für die Nutzung oder das
Recht auf Nutzung von Urheberrechten (Absatz 4
Buchstabe b), wenn die Vergütungen nicht unmittel-
bar an den Gläubiger, sondernan einen Beauftrag-
ten geleistet werden, an Stelle des Schuldners der
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Vergütung der Beauftragte die Steuer einzubehalten
und abzuführenhat und für die Einbehaltungund
Abführung haftet.
(7) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer

von beschränkt steuerpflichtigen Einkünften, soweit
diese nicht bereits dem Steuerabzug unterliegen, im
Wege des Steuerabzugs erheben, wenn dies zur
Sicherstellung des Steueranspruchs zweckmäßig ist.
Das Finanzamt bestimmt hierbei die Höhe des
Steuerabzugs.

VII. Ermächtigungs-und
Schlußvorschriften

$ 51
Ermächtigung

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Bundesrates

1. zur Durchführungdieses Gesetzesfür die
Veranlagungszeiträume 1957 bis 1960, bei
den Steuerabzügen auch für das Kalender-
jahr 1961,Rechtsverordnungen zu erlassen,
soweit dies zur Wahrung der Gleichmäßig-
keit bei der Besteuerung, zur Beseitigung
von Unbilligkeiten in Härtefällen oder zur
Vereinfachungdes Besteuerungsverfahrens
erforderlich ist, und zwar:
a) über die Abgrenzung der Steuerpflicht,
b) über die Ermittlung der Einkünfte und

die Feststellung des Einkommens ein-
schließlich der abzugsfähigen Beträge,

c) über die Veranlagung, die Anwendung
der Tarifvorschriften und die Regelung
der Steuerentrichtung einschließlich der
Steuerabzüge,

d) über die Besteuerung der beschränkt
Steuerpflichtigen einschließlich eines
Steuerabzugs;

2. Vorschriften durch Rechtsverordnung zu
erlassen
a) über die sich aus der Aufhebung oder

Änderung von Vorschriften dieses Ge-
setzes ergebenden Rechtsfolgen, soweit
dies zur Wahrung der Gleichmäßigkeit
bei der Besteuerung oder zur Beseiti-
gung von Unbilligkeiten in Härtefällen
erforderlich ist;

b) nach denen für jeweils zu bestimmende
Wirtschaftsgüter des Umlaufsvermögens
eine den steuerlichen Gewinn mindernde
Rücklage für Preissteigerungen in Höhe
eines Vomhundertsatzes des sich nach
86 Abs.1 Ziff.2 Satz 1 ergebenden
Werts dieser Wirtschaftsgüter zuge-
lassen werden kann, wenn ihre Börsen-
oder Marktpreise (Wiederbeschaffungs-
preise) am Bilanzstichtag gegenüber den
Börsen- oder Marktpreisen (Wieder-
beschaffungspreisen) am vorangegange-
nen Bilanzstichtag wesentlich gestiegen
sind. Der Vomhundertsatz ist nach dem
Umfang dieser Preissteigerung zu be-
stimmen; dabei ist ein angemessener
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d)

e)

f)

h)

1)

Bundesgesetzblatt,

Teil der Preisslteigerungunberücksich-
tigt zu lassen. Die Rücklage für Preis-
steigerungen ist spätestens bis zum
Ende des auf die Bildung folgenden
sechsten Wirtschaftsjahrs gewinnerhö-
hend aufzulösen. Bei wesentlichen Preis-
senkungen, die auf die Preissteigerun-
gen im Sinn des Satzes 1 folgen, kann
die volle oder teilweise Auflösung der
Rücklage zu einem früheren Zeitpunkt
bestimmt werden;

über eine Beschränkung des Abzugs
von Ausgaben zur Förderung steuer-
begünstigter Zwecke im Sinn des $ 10b
auf Zuwendungen an bestimmte Körper-
schaften, Personenvereinigungen oder
Vermögensmassen sowie über eine An-
erkennung gemeinnützigerZwecke als
besonders förderungswürdig;
über eine Ermäßigung der Einkommen-
steuer bis auf die Hälfte bei Einkünf-
ten, die freie Erfinder aus volkswirt-
schaftlich wertvollen Versuchen oder
Erfindungen haben, und über den Abzug
der durch die Erfindertätigkeit ver-
ursachten Aufwendungen und Verluste
sowie über das zeitliche Ausmaß dieser
Begünstigungen;
über eine Ermäßigung der Lohnsteuer
bis auf die Hälfte für Vergütungen, die
Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern für
schutzfähige und aus der Arbeit des
Arbeitnehmers im Betrieb entstandene
Erfindungen zahlen, sowie über die Ab-
geltung der Einkommensteuer im Fall
der Veranlagung;
über die volle oder teilweise Steuer-
freiheit von Prämien für Verbesserungs-
vorschläge, die Arbeitgeber ın ihre Ar-
beitnehmer zahlen, soweit sich die Prä-
mie in mäßigem Rahmen hält und Miß-
bräuche ausgeschlossen sind;

die Festsetzung abweichender
Vorauszahlungstermine;
nach denen Steuerpflichtige, die eine im
besonderen Maße der minderbemittel-
ten Bevölkerung dienende private Kran-
kenanstalt betreiben, der Abnutzung
unlterliegende Wirtschaftsgüter, die zum
Anlagevermögen dieser Anstalten ge-
hören, in Höhe eines Vomhundertsatzes
der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten abschreiben können;
über die Abschreibungsfreiheitzur För-
derung des Baues von Landarbeiter-
wohnungen und über eine Steuerermäßi-
gung beim Bau von Heuerlings- und
Werkwohnungen für ländliche Arbeiter;
über eine Abschreibungsfreiheit oder
Steuerermäßigungen für bestimmte
Wirtschaftsgebäude, für Um- und Aus-
bauten an Wirtschaftsgebäuden, für be-
stimmtebeweglicheGüter des Anlage-
vermögens einschließlich Betriebsvor-

)

richtungen bei buchführenden und nicht-
buchführenden Land- und Forstwirten.
Dabei ist für diese Wirtschaftsgebäude
sowie für Um- und Ausbauten von einer
höchstens 30jährigen Nutzungsdauer
auszugehen;
über Sonderabschreibungen bei Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens, die
unmittelbar und ausschließlich dazu
dienen, Schädigungendurch Abwässer
zu beseitigen oder zu verringern, und
die in der Zeit vom 1. Januar 1955 bis
31.Dezember 1960 von Steuerpflichtigen,
die den Gewinn auf Grund ordnungs-
mäßiger Buchführung nach $ 4 Abs.1
oder $5 ermitteln, angeschafft oder her-
gestellt werden. Voraussetzung ist, daß
die Anschaffung oder Herstellung der
Wirtschaftsgüter im öffentlichen Inter-
esse erforderlich ist;
nach denen jeweils zu bestimmende
Wirtschaftsgüter des Umlaufsvermögens
ausländischer Herkunft, welche die
nachstehend bezeichneten Voraussetzun-
gen erfüllen und nach dem Erwerb
weder bearbeitet noch verarbeitet wor-
den sind, statt mit dem sich nach $ 6
Abs. 1 Ziff. 2 ergebendenWert mit dem
folgenden Wert angesetzt werden
können:
aa) Wirtschaftsgüter, deren Preis auf

dem Weltmarkt wesentlichen
Schwankungen unterliegt, mit einem
Wert, der bis zu 20 vom Hundert
unter den Anschaffungskosten oder
dem niedrigeren Börsen- oder
Marktpreis - (Wiederbeschaffungs-
preis) des Bilanzstichtags liegt,
Wirtschaftsgüter, die wegen ihrer
besonderen volkswirtschaftlichen
Bedeutung zur Deckung des Bedarfs
der deutschen Wirtschaft erforder-
lih sind (Waren des volkswirt-
schaftlich vordringlichen Bedarfs},
mit einem Wert, der bei einem
Mehrbestand an diesen Waren bis
zu 30 vom Hundert und bei dem:
übrigen Bestand bis zu 20 vom Hun-
dert unter den Anschaffungskosten
oder dem niedrigeren Börsen- oder
Marktpreis . (Wiederbeschaffungs-
preis) des Bilanzstichtags liegt; statt
des Abschlags auf einen Mehrbe-
stand kann bei den einzelnen Wa-
ren des volkswirtschaftlichvor-
dringlichen Bedarfs ein Abschlag bis
zu 30 vom Hundert von den An-.,
schaffungskosten oder dem nied-
rigeren Börsen- oder Marktpreis
(Wiederbeschaffungspreis) des Bi-
lanzstichtags zugelassen werden,
soweit diese Waren im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes oder im
Saarland neben den handelsüblichen
Vorräten eingelagert werden und
nur unter besonders zu bestimmen-

bb)



n)

den Bedingungen dem Lager (Son-
derlager} entnommen werden kön-
nen.
Ein Mehrbestand ist anzunehmen,
soweit der mengenmäßige Bestand
der Waren am Schluß des Wiit-
schaftsjahrs im einzelnen und ins-
gesamt den Bestand an einem noch
zu bestimmenden Zeitpunkt, der
nach dem31. Dezember 1954 liegt,
übersteigt. Hierbei sind nur Waren
zu berücksichtigen,die sich im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes oder
im Saarland befinden.

Der Wertansatz nachDoppelbuchstabe aa
kann nur in Wirtschaftsjahren, die nach
dem 31.Dezember 1956 enden, der
Wertansatz nach Doppelbuchstabe bb
kann nur in Wirtschaftsjahren, die nach
dem 31.Dezember1956und vor dem
1. Januar 1962 enden, zugelassen wer-
den. Für Wirtschaftsjahre, die vor dem
1.Januar 1959 enden, kann ein Abschlag
nach Doppelbuchstabe bb für den übri-
gen Bestand nur bis zu 15 vom Hundert
zugelassenwerden. ErfüllenWirtschafts-
güter die Voraussetzungen zu Doppel-
buchstabe aa und zu Doppelbuchstabe
bb, so kann der Wertansatz nach Wahl
des Steuerpflichtigen entweder nach
Doppelbuchstabe aa oder nach Doppel-
buchstabe bb zugelassen werden. Für
Wirtschaftsgüter, für die das Land Ber-
lin vertraglich das mit der Einlagerung
verbundene Preisrisiko übernommen
hat, ist ein Wertansatz nach Doppel-
buchstabeaa odernachDoppelbuchstabe
bb nicht zulässig;

über Sonderatschreibungen
aa) im Tiefbaubetrieb des Steinkohlen-,

Pechkohlen-, Braunkohlen- und Erz-
bergbaues
bei Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögens unter Tage und bei be-
stimmten mit dem Grubenbetrieb
unter Tage in unmittelbarem Zu-
sammenhang stehenden, der Förde-
rung, Seilfahrt und Wetterführung
sowie der Aufbereitung des Mine-
rals dienenden Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens über Tage,
soweit die Wirtschaftsgüter
für die Errichtung von neuen För-
derschachtänlagen,auch in der
Form von Anschlußschachtanla-
gen,
für die Errichtung von neuen
Schächten in Verbindung mit Auf-
schlußarbeiten unter Tage,
für die Zusammenfassung von
mehreren Förderschachtanlagen
zu einer einheitlichen Förder-
schachtanlage und

für den Wiederaufschluß stillie-
gender Grubenfelder und Feldes-
teile,

bb) im Tagebaubetrieb des Braunkoh-
len- und Erzbergbaues
bei bestimmten Wirtschaftsgütern
des beweglichen Anlagevermögens
(Grubenaufschluß, Großgeräte und
im Erzbergbau auch Aufbereitungs-
anlagen), die für die Erschließung
neuer Tagebaue und beim Übergang
zum Tieftagebaufür die Freilegung
und Gewinnungder Lagerstätte

von Steuerpflichtigen, die den Gewinn
auf Grund ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung nach $ 5 ermitteln, nach dem 31.De-
zember 1955 ganz oder zum Teil ange- .
schafft oder hergestellt werden. Voraus-
setzung für die Inanspruchnahme der
Sonderabschreibungen ist, daß mit der
Durchführung der bezeichneten Vor-
haben vor dem 1. Januar 1961begonnen
und ihre Förderungswürdigkeit von der
obersten Landesbehördefür Wirtschaft
im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Wirtschaft bescheinigt wor-
den ist. Die Sonderabschreibungenkön-
nen im Wirtschaftsjahr der Anschaffung
oder Herstellung und den vier folgen-
den Wirtschaftsjahren
bei beweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert

tern des Anlagevermögens
bis zu insgesamt30 vom Hundert

der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten in Anspruch genommen werden.
Daneben sind die Absetzungen für Ab-
nutzung nach $ 7 vorzunehmen. Von den
Sonderabschreibungendarf nicht mehr
Gebrauch gemacht werden für Wiiırt-
schaftsgüter, die bei der Errichtung von
neuen Förderschachtanlagen (auch im
Zusammenhang mit dem Wiederauf-
schluß stilliegender Grubenfelder und
Feldesteile), jedoch nicht in der Form
von Anschlußschachtanlagen, nach dem
31.Dezember 1970 und in den übrigen
Fällen nach dem 31.Dezember1965an-
geschafft oder hergestellt werden. Bei
nach diesen Stichtagen angeschafften
oder hergestellten Wirtschaftsgütern
können die Sonderabschreibungen für
die vor diesen Stichtagenaufgewende-
ten Anzahlungen auf Anschaffungs-
kostenoderTeilherstellungskostenzuge-
lassen werden. Bei Wirtschaftsgütern,
für die von den Sonderabschreibungen
Gebrauch gemact wird, sind die Ab-
setzungen für Abnutzung nach $ 7 in
gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen.
Bei den begünstigten Vorhaben im
Tagebaubetrieb des Braunkohlen- und
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0)

pP)

Erzbergbaues kann außerde.a zuge-
lassen werden, daß die vor dem1. Ja-
nuar 1966 aufgewendeten Kosten für
den Vorabraum bis zu 50 vom Hundert
als sofort abzugsfähige Betriebsausga-
ben behandelt werden;
über Sonderabschreibungen bei beweg-
lichenWirtschaftsgüterndesAnlagever-
mögens, die unmittelbar und ausschlieB-
lich dazu dienen, die Verunreinigung
der Luft zu verhindern, zu beseitigen
oder zu verringern, und die in der Zeit
vom 1. Januar 1957 bis zum 31.Dezem-
ber 1960 von Steuerpflichtigen, die den
Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger
Buchführung nach $4 Abs.1 oder $5 er-
mitteln, angeschafft oder hergestellt
werden. Die Sonderabschreibungen kön-
nen im Wirtschaftsjahr der Anschaffung
oder Herstellung und in dem folgenden
Wirtschaftsjahr bis zu insgesamt50vom
Hundert der Anschaffungs- oder Her-
stellungskostenin Anspruch genommen
werden.Danebensind Absetzungenfür
Abnutzung nach $ 7 vorzunehmen. Bei
Wirtschaftsgütern, für die von den Son-
derabschreibungenGebrauch gemacht
wird, sind die Absetzungen für Ab-
nutzung nach $ 7 in gleichen Jahres-
beträgen vorzunehmen. Voraussetzung
für die Inanspruchnahme der Sonder-
abschreibungen ist, daß die Anschaffung
oder Herstellung der Wirtschaftsgüter
im öffentlichen Interesse erforderlich ist.
Die Sonderabschreibungensind nichtzu-
zulassen für Wirtschaftsgüter, die im
Rahmen der Neuerrichtung von Betrie-
ben oder Betriebstätten angeschafft oder
hergestellt werden;

über die Bemessung der Absetzungen
für Abnutzung oder Substanzverringe-
rung bei nicht zu einem Betriebsver-
mögen gehörenden Wirtschaftsgütern,
die vor dem21. Juni 1948 angeschafft
oder hergestellt oder die unentgeltlich
erworben worden sind. Hierbei kann
bestimmtwerden, daß die Absetzungen
für Abnutzung oder Substanzverringe-
rung nicht nach den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, sondern nach Hilfs-
werten (am 21. Juni 1948 maßgebender
Einheitswert, Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten des Rechtsvorgängers
abzüglichder von ihm vorgenommenen
Absetzungen, fiktive Anschaffungs-
kosten an einem noch zu bestimmenden
Stichtag) zu bemessen sind. Zur Vermei-
dung von Härten kann zugelassenwer-
den, daß an Stelle der Absetzungenfür
Abnutzung,die nachdemam21. Juni
1948 maßgebenden Einheitswert zu be-
messen sind, der Betrag abgezogen wird,
der für das Wirtschaftsgut in dem Ver-
anlagungszeitraum 1947 als Absetzung
für Abnutzung geltend gemacht werden
konnte. Für das Land Berlin tritt in den

Sätzen 1 bis 3 an die Stelle des 21.Juni
1948 jeweils der 1.April 1949;

q) über erhöhte Absetzungen von Aufwen-
dungen für den Einbau von Anlagen
und Einrichtungen im Sinn des $ 40
Abs. 1 Buchstaben a bis d sowie fund g
des Zweiten Wohnungsbaugesetzes vom
27. Juni 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 523)
bei nicht zu einem Betriebsvermögen
gehörenden Gebäuden, die überwiegend
Wohnzwecken dienen und die vor dem
21. Juni 1948 hergestellt worden sind.
Die erhöhten Absetzungen können erst-
mals für den Veranlagungszeitraum
1958 zugelassen werden. Sie dürfen
jährlich 10 vom Hundert der Aufwen-
dungen nicht übersteigen;

3. die in $ 2 Abs. 5 Ziff. 1, $ 3 Ziff. 52, $ 3a
Abs.1 Ziff.4, $ 7 Abs.2, $ 9 Ziff.4, $ 10
Abs. 2, 8 22 Ziff, 1 Buchstabe a, $ 26a
Abs. 4, $ 29 Abs. 1 und 2, $ 31 Abs. 2, $ 33
Abs.1, $ 33a Abs.6, $ 34c Abs.6, $ 38
Abs. 2, $ 39 Abs. 1 und 3, $ 40 Abs.3, $ 41
Abs.1, $ 42 Abs.2, $ 42a Abs.1, $ 44
Abs. 6, $ 46 Abs. 5, $ 50 Abs. 4 und $ 50a
Abs.6 vorgesehenenRechtsverordnungen
zu erlassen.

(2) Der Bundesminister der Finanzen wird er-
mächtigt,den Wortlaut diesesGesetzesund der zu
diesemGesetzerlassenenDurchführungsverordnun-
gen in der jeweils geltenden Fassung mit neuem
Datum,unter neuer Überschrift und in neuer Para-
graphenfolge bekanntzumachen und dabei Unstim-
migkeitendesWortlauts zu beseitigen.

$ 5la
Übergangsvorschrift

Bis zum Ende der Übergangszeit nach Artikel 3 des
Vertrages zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Französischen Republik zur Regelung
der Saarfrage vom 27. Oktober 1956 (Bundesgesetz-
blatt II S. 1587)sind

1. auf Steuerpflichtige, die im Saarland einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben, die Vorschrift des $ 1 Abs. 3 und

2. auf die in $ 49 Abs. 1 bezeichneten Einkünfte,
die im Saarland bezogen worden sind, die Vor-
schrift des $ 2 Abs, 2 Satz 2

weiter anzuwenden.

852
Schlußvorschriften

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist,
soweit in einzelnen Vorschriften des Gesetzes
und in den folgenden Absätzen 2 bis 10 nichts
anderes bestimmt ist, erstmals für den Veranla-.
gungszeitraum 1958 anzuwenden. Beim Steuerabzug
vom Arbeitslohn gilt Satz 1, vorbehaltlich einer
anderen Behandlung beim Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich oder bei der Veranlagung zur Einkommen-
steuer, mit der Maßgabe, daß die vorstehende
Fassung bei laufendem Arbeitslohn erstmals auf
den Arbeitsiohn anzuwenden ist, der für einen



Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, der nach dem
31.August 1958 endet, bei sonstigen, insbesondere
einmaligen Bezügen auf den Arbeitslohn, der dem
Steuerpflichtigen nach dem 31.August 1958 zufließt.

(2) Die Vorschriften des $ 7 sind erstmals auf
Wirtschaftsgüter anzuwenden, die nach dem 31.De-
zember1957angeschafftoder hergestelltwerden.

(3) Die Vorschriften des $ 7c sind erstmals auf
Darlehen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember
1958gegeben werden.
(4) Die Vorschriften des $ 7d des Einkommen-

steuergesetzes 1957 sind letztmals auf Schiffe anzu-
wenden, die vor dem 11.Juni 1958 angeschafft oder
hergestellt worden sind,

(5) Die Vorschriften des $ 10 Abs. 1 Ziff. 2, Abs. 2
sind erstmals auf Sonderausgaben anzuwenden, die
auf Grund von Verträgen geleistet werden, die
nach dem 31.Dezember 1958 abgeschlossen worden
sind. Die Vorschriften des $ 10 Abs. 1 Ziff. 4 bis 7
und vorletzter Satz, Abs.3 Ziff, 1 und 3 sind erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 1959 anzuwen-
den. Die Vorschriften des $ 10 Abs. 1 Ziff. 2, 4
Satz 1, Ziff. 5 bis 8 und vortetzter Satz, Abs. 3 Ziff. 1,
3 und 4 des Einkommensteuergesetzes 1957 sind
letztmals für den Veranlagungszeitraum 1958 anzu-
wenden.

(6) Die Vorschriften des $ 13 Abs. 1 Ziff. 1 und 2
sind erstmals auf Wirtschaftsjahre anzuwenden, die
nach dem 31.Dezember 1957 enden. $ 13 Abs. 4 des
Einkommensteuergesetzes 1957 ist letztmals für den
Veranlagungszeitraum 1958 anzuwenden, soweit
sich aus Absatz 15 Satz 1 nichts anderes ergibt.

(7) Die Vorschrift des $ 34c Abs. 4 ist erstmals
für den Veranlagungszeitraum 1959 anzuwenden.

(8) Die Vorschriften des $ 49a des Einkommen-
steuergesetzes 1957 sind letztmals für den Veran-
lagungszeitraum 1958 anzuwenden.

(9) Die Vorschriften des $ 50 Abs. 4 und 6 sind
erstmals für den Veranlagungszeitraum 1959 anzu-
wenden. $ 50 Abs.6 und 7 des Einkommensteuer-
gesetzes 1957 ist letztmals für den Veranlagungs-
zeitraum 1958 anzuwenden.

(10) Die Vorschriften des $ 50a sind erstmals für
den Veranlagungszeitraum1959anzuwenden.
(11) Bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-

lagevermögens, die in der Zeit vom 1. Januar 1958
bis zum 31.Dezember 1960 angeschafft oder herge-
stellt werden, darf der bei der Absetzung für Ab-
nutzung in fallenden Jahresbeträgen nach einem
unveränderlichen Hundertsatz vom jeweiligen Buch-
wert (Restwert) anzuwendende Hundertsatz abwei-
chend von $ 7 Abs. 2 Satz 2

1. bei Wirtschaftsgütern mit einer betriebs-
gewöhnlichen Nutzungsdauer von 16 bis
25 Jahren höchstensdas 3facheund

2. bei Wirtschaftsgütern mit einer betriebs-
gewöhnlichen Nutzungsdauer von mehr
als 25 Jahren höchstens das 3,5fache

des bei der Absetzung für Abnutzung in gleichen
Jahresbeträgen in Betracht kommenden Hundert-
satzes betragen; er darf jedoch im Fall der Ziffer 1
16 vom Hundert und im Fall der Ziffer 2 12 vom
Hundert nicht übersteigen.
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(12) Beiträge im Sinn des $ 10 Abs. 1 Ziff.2 des
Einkommensteuergesetzes 1957, die auf Grund von
vor dem 1.Januar 1959 abgeschlossenen Verträgen
nach dem 31. Dezember 1958 geleistet werden,
können auch weiterhin unter der Voraussetzung des
$ 10 Abs. 1 vorletzter und letzter Satz als Sonder-
ausgaben abgezogen werden.
(13) Bei Sparverträgen mit festgelegten Sparraten

im Sinn des $ 10 Abs.1 Ziff.4 des Einkommen-
steuergesetzes 1955, die nach dem 31. Dezember
1954 und vor dem 7. Oktober 1956 abgeschlossen
worden sind und bei denen mindestens die erste
Einzahlung vor dem 7. Oktober 1956 geleistet
worden ist, können die nach dem 31.Dezember 1957
geleisteten Sparraten unter der Voraussetzung des
$ 10 Abs.1 vorletzter Satz auch weiterhin als
Sonderausgaben abgezogen werden. Das gleiche gilt
für nach dem 31,Dezember 1958 geleistete Beiträge
auf Grund von Sparverträgen mit festgelegten Spar-
raten im Sinn des $ 10 Abs. 1 Ziff. 4 des Einkommen-
steuergesetzes 1957, die nach dem 6, Oktober 1956
und vor dem 1. Januar 1958 abgeschlossen worden
sind und bei denen mindestens die erste Einzahlung
vor dem 1. Januar 1958geleistet worden ist.
(14) Für die Durchführung einer Nachversteue-

rung bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag, Bau-
sparverträgen und bei Kapitalansammlungsverträ-
gen sind anzuwenden

1. bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag
im Sinn des $ 10 Abs. 1 Ziff. 2 in Verbin-
dung mit Absatz 2 Ziff.1 der Einkommen-
steuergesetze 1955 und 1957 auf Grund
von nach dem 31.Dezember 1954 und vor
dem1. Januar 1959 abgeschlossenen Ver-
trägen

$ 10 Abs. 2 Ziff. 1 des Einkommensteuer-
gesetzes 1957;

2. bei Beiträgen an Bausparkassen im Sinn
des $ 10 Abs.1 Ziff.3 des Einkommen-
steuergesetzes 1957 auf Grund von nach
dem31.Dezember1954und vor dem1.Ja-
nuar 1959 abgeschlossenen Verträgen
$ 10Abs. 2 Ziff. 2 des Einkommensteuer-
gesetzes 1957;

3. bei allgemeinen Sparverträgen im Sinn
des $ 10 Abs.1 Ziff.4 der Einkommen-
steuergesetze 1955und 1957,die nach dem
31.Dezember 1954 und vor dem 1. Januar
1959abgeschlossen worden sind,
$ 10 Abs. 2 Ziff. 3 des Einkommensteuer-
gesetzes 1957;

4. bei Sparverträgen mit festgelegten Spar-
raten im Sinn des $ 10 Abs.1 Ziff. 4 der
Einkommensteuergesetze 1955 und 1957,
die nach dem 31.Dezember 1954 und vor
dem 1. Januar 1958 abgeschlossen worden
sind,
$ 10Abs. 2 Ziff. 3 des Einkommensteuer-
gesetzes 1957.

Das gilt nicht für nach dem 31.Dezember
1954 und vor dem 7. Oktober 1956 abge-
schlossene Sparverträge mit festgelegten
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Sparraten im Sinn des $ 10 Abs. 1 Ziff. 4
des Einkommensteuergesetzes 1955,wenn
die Sparraten über drei Jahre hinaus ge-
leistet werden; in diesem Fall wird die
Nachversteuerung durch Rechtsverord-
nung der Bundesregierung mit Zustim-
mung des Bundesrates geregelt;

raten im Sinn des $ 10 Abs. 1 Ziff. 2 Buch-
stabe d des Einkommensteuergesetzes
1953, die vor dem1. Januar 1955 abge-
schlossen worden sind,
die hierzu durch Rechtsverordnung der
Bundesregierung mit Zustimmung des
Bundesrates zu erlassendenVorschriften;

des $ 10 Abs.1 Ziff.4 des Einkommen-
steuergesetzes 1955, die nach dem 31.De-
zember 1954und vor dem 7. Oktober 1956
abgeschlossen worden sind
a) über den Ersterwerb von Pfandbrie-

fen, Rentenbriefen, Kommunalschuld-
verschreibungen oder anderen festver-
zinslichen Schuldverschreibungen, die
von Grundkreditanstalten, Kommunal-
kreditanstalten, Schiffsbeleihungsban-
ken oder Ablösungsanstalten ausge-
geben sind,
$ 10 Abs.2 Ziff.3 des Einkommen-
steuergesetzes 1957;

b) über den Ersterwerb anderer festver-
zinslicherSchuldverschreibungen,

$ 10 Abs.2 Ziff.3 des Einkommen-
steuergesetzes 1955,es sei denn, daß
es sich um Wertpapiere handelt, für

die durch besondere Rechtsverord-
nung der Bundesregierung mit Zu-
stimmung des Bundesrates die Sperr-
frist verkürzt wird;

7. bei Kapitalansammlungsverträgen im Sinn
des $ 10 Abs.1 Ziff.4 des Einkommen-
steuergesetzes 1957, die nach dem 6. Ok-
tober 1956 und vor dem 1.Januar 1959
über den Ersterwerb estverzinslicher
Schuldverschreibungen abgeschlossen wor-
den sind,
$ 10 Abs. 2 Ziff. 3 des Einkommensteuer-
gesetzes 1957.

(15) Die Vorschrift des $13 Abs.4 des Einkom-
mensteuergesetzes in der vom Veranlagungszeit-
raum 1955 ab anzuwendenden Fassung ist auf die
dort bezeichneten Steuerpflichtigen weiterhin anzu-
wenden, wenn diese Steuerpflichtigen sich vor dem
1. Januar 1959 als Landwirte niedergelassen haben.
Die Vorschriften des $ 13 Abs. 4 und 5 des Ein-
kommensteuergesetzes in den bis zum Veranla-
gungszeitraum 1954 anzuwendenden Fassungen sind
auf die dort bezeichneten Steuerpflichtigen weiter-
hin anzuwenden, wenn diese Steuerpflichtigen vor
dem 1. Januar 1955 eingewandert sind oder sich als
Landwirte niedergelassenhaben. Satz 2 gilt nicht
für Steuerpflichtige, die Freibeträge nach Satz 1 er-
halten.

(16) Die Vorschriften des $33a Abs. 1 und 2 und
des $ 41 Abs. 1 Ziff. 5 des Einkommensteuergesetzes
1953gelten auch weiterhin mit der Maßgabe, daß
sie bei einem Steuerpflichtigen jeweils nur für das
Kalenderjahr, in dem bei ihm die Voraussetzungen
für die Gewährung eines Freibetrags nach diesen
Vorschriften eingetreten sind, und für die beiden
folgenden Kalenderjahre anzuwenden sind.



Bekanntmachung der Neufassung
des Einkommensteuergesetzes.

Vom 13. November 1957.

Auf Grund des $ 51 Abs. 2 des Einkommensteuer-
gesetzes in der Fassung vom 21. Dezember 1954
(Bundesgesetzbl. I S. 441) wird nachstehend der
Wortlaut des Einkommensteuergesetzesunter Be-
rücksichtigung des Gesetzes zur Änderung steuer-
rechtlicher Vorschriften vom 26. Juli 1957 (Bundes-
gesetzbl. I S.848) und des Allgemeinen Kriegsfol-
gengesetzes vom 5. November 1957 (Bundesgesetz-
blattI S. 1747)bekanntgemacht.
Bonn, den 13.November 1957.

Der Bundesminister der Finanzen
Etzel

Einkommensteuergesetz
in der Fassung vom 13.November 1957

(EStG1957).
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I. Steuerpflicht
$1

(1) Natürliche Personen, die im Inland einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichenAufenthalt haben,
sind vorbehaltlich des Absatzes 3 unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtig. Die unbeschränkte Einkom-
mensteuerpflicht erstreckt sich auf sämtliche Ein-
künfte.
(2) Natürliche Personen, die im Inland weder

einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufent-
halt haben, sind beschränkt einkommensteuerpflich-
tig mit inländischen Einkünften im Sinn des 8 49.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für natürliche Per-
sonen, die weder einen Wohnsitz noch ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des
Grundgesetzes und in Berlin (West), aber einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in
einem zum Inland gehörenden Gebiet haben, in dem
Personenmit Wohnsitz oder gewöhnlichemAufent-
halt im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in
Berlin (West) als beschränkt einkommensteuer-
pflichtig behandelt werden.

IE. Einkommen
1. Einkunftsarten, Einkünfte,

Einkommen
$2

(1) Die Einkommensteuer bemißt sich nach dem
Einkommen, das der Steuerpflichtige innerhalb eines
Kalenderjahrs bezogen hat.

(2) Einkommen ist der Gesamtbetrag der Einkünfte
aus den in Absatz 3 bezeichneten Einkunftsarten
nach Ausgleich mit Verlusten, die sich aus einzelnen
Einkunftsarten ergeben, und nach Abzug der Son-
derausgaben ($$ 10 bis 10d). Bei der Ermittlung des
Einkommens bleiben die in $ 49 bezeichneten Ein-
künfte, die in zum Inland gehörenden Gebieten
außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes
und von Berlin (West) bezogen worden sind, außer
Ansatz, wenn in diesen Gebieten Personen, die ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichenAufenthalt im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes oder in Berlin (West)
haben, als beschränkt einkommensteuerpflichtig be-
handelt werden.
(3) Der Einkommensteuer unterliegen nur

1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
. Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
Einkünfte aus selbständiger Arbeit,
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,
Einkünfte aus Kapitalvermögen,
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,

7. sonstige Einkünfte im Sinn des $ 22.
Zu welcher Einkunftsart die Einkünfte im einzelnen
Fall gehören, bestimmt sich nach 8$ 13 bis 24.
(4) Einkünfte im Sinn des Absatzes 3 sind

1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe-
betrieb und selbständiger Arbeit der Ge-
winn ($$ 4 bis 7e),

2. bei den anderen Einkunftsarten der Über-
schuß der Einnahmen über die Werbungs-
kosten ($$ 8, 9 und 9a).

(5) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-
treibenden ist der Gewinn nach dem Wirtschaftsjahr
zu ermitteln.Wirtschaftsjahr ist

Punpwn



1. bei Land- und Forstwirten der Zeitraum
vom 1. Juli bis zum 30. Juni. Durch Rechts-
verordnung Kann für einzelne Gruppen von
Land- und Forstwirten ein anderer Zeit-
raum bestimmt werden, wenn das aus wirt-
schaftlichen Gründen erforderlich ist;

2. bei Gewerbetreibenden, deren Firma im
Handelsregister eingetragen ist, der Zeit-
raum, für den sie regelmäßig Abschlüsse
machen. Die Umstellung des Wirtschafts-
jahrs auf einen vom Kalenderjahr abwei-
chenden Zeitraum ist steuerlich nur wirk-
sam, wenn sie im Einvernehmen mit dem
Finanzamt vorgenommen wird;

3. bei anderen Gewerbetreibenden das Kalen-
derjahr. Sind sie gleichzeitigbuchführende
Land- und Forstwirte, so können sie mit
Zustimmungdes Finanzamtsden nach Zif-
fer 1 maßgebenden Zeitraum als Wirt-
schaftsjahr für den Gewerbebetrieb be-
stimmen, wenn sie für den Gewerbebetrieb
Bücher führen und für diesen Zeitraum
regelmäßig Abschlüsse machen.

(6) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-
treibenden,derenWirtschaftsjahr vom Kalenderjahr
abweicht, ist der Gewinn aus Land- und Forstwirt-
schaft oder aus Gewerbebetrieb bei der Ermittlung
des Einkommensin folgenderWeise zu berück-
sichtigen:

1. Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn
des Wirtschaftsjahrs auf das Kalenderjahr,
in dem das Wirtschaftsjahr beginnt, und
auf das Kalenderjahr, in dem das Wirt-
schaftsjahr endet, entsprechend dem zeit-
lichen Anteil aufzuteilen. Bei der Auftei-
lung sind Veräußerungsgewinne im Sinn
des $ 14 auszuscheiden und dem Gewinn
des Kalenderjahrs hinzuzurechnen, in dem
sie entstanden sind;

2. bei Gewerbetreibenden gilt der Gewinn
des Wirtschaftsjahrs als in dem Kalender-
jahr bezogen, in dem das Wirtschaftsjahr
endet.

2. Steuerfreie Einnahmen
8 3

Steuerfrei sind
1. Leistungen aus einer Krankenversicherung

und aus der gesetzlichenUnfallversicherung
sowie Sachleistungen aus der gesetzlichen
Rentenversicherung der Arbeiter und Ange-
stellten und aus der Knappschaftsversicherung;

2. das Arbeitslosengeld, das Kurzarbeitergeld
und die Stillegungsvergütung aus der gesetz-
lichen Arbeitslosenversicherung sowie die
Unterstülzung aus der gesetzlichenArbeits-
losenhilfe;

3. Kapitalabfindungen auf Grund der gesetzlichen
Rentenversicherung der Arbeiter und der An-
gestellten, aus der Knappschaftsversicherung
und auf Grund der Beamten-(pensions-)gesetze;

grenzschutzes, der Bereitschaftspolizei der
Länder und der Vollzugspolizei der Länder
und Gemeinden und bei Vollzugsbeamten der
Kriminalpolizei des Bundes, der Länder und
Gemeinden
a) der Geldwert der ihnen aus Dienstbestän-

den überlassenen Dienstkleidung,
b) Einkleidungskeihilfen und Abnutzungsent-

schädigungen für die Dienstkleidung der
- zum Tragen oder Bereithalten von Dienst-
kleidung Verpflichteten und für dienstlich
notwendige Kleidungsstücke der Vollzugs-
beamten der Kriminalpolizei,
Verpflegungs- und Beköstigungszuschüsse
und der Geldwert der im Einsatz unentgelt-
lich abgegebenen Verpflegung,
der Geldwert der freien ärztlichenBehand-
lung, der freien Krankenhauspflege, des
freien Gebrauchs von Kur- und Heilmit-
teln und der freien ärztlichen Behandlung
erkrankter Ehefrauen und unterhaltsberech-
tigter Kinder;

Q-

d-

bei Soldatendie Geld- und Sachbezügesowie
die Heilfürsorge auf Grund des $ 1 Abs. 1
Satz 1 des Wehrsoldgesetzes;
Bezüge,die auf Grund gesetzlicherVorschrif-
tenausöffentlichenMitteln versorgungshalber
an Wehrdienstbeschädigteoder ihre Hinter-
bliebenen, Kriegsbeschädigte, Kriegshinter-
bliebene und ihnen gleichgestellte Personen
gezahlt werden, soweit es sich nicht um Be-
züge handelt, die auf Grund der Dienstzeit
gewährt werden;

den Lastenausgleich (Lastenausgleichsgesetz-
LAG) vom 14.August 1952 (Bundesgesetzbl. I
S.446) in der Fassung der dazu ergangenen
AÄnderungsgesetzeund Härtebeihilfen auf
Grund der $$ 68 bis 84 des Gesetzes zur all-
gemeinen Regelung durch den Krieg und den
Zusammenbruch des. Deutschen Reiches ent-
standenerSchäden(AllgemeinesKriegsfolgen-
gesetz) vom 5. November 1957 (Bundesge-
setzbl.IS. 1747);

stungen im Heilverfahren, die auf Grund ge-
setzlicherVorschriften zur Wiedergutmachung
nationalsozialistischen Unrechts gewährt wer-
den.Die Steuerpflichtvon Bezügenaus einem
aus Wiedergutmachungsgründen neu begrün-
deten oder wieder begründeten Dienstverhält-
nis sowie von Bezügen aus einem früheren
Dienstverhältnis, die aus Wiedergutmachungs-
gründen neu gewährt oder wieder gewährt
werden, bleibt unberührt;
Entschädigungenauf Grund arbeitsrechtlicher
Vorschriften wegen Entlassung aus einem
Dienstverhältnis;
UÜbergangsgelder und Übergangsbeihilfen auf
Grund gesetzlicher Vorschriften wegen Ent-
lassung aus einem Dienstverhältnis;



Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder aus
Mitteln einer öffentlichen Stiftung, die wegen
Hilfsbedürftigkeit oder als Beihilfe zu dem
Zweck bewilligt werden, die Erziehung oder
Ausbildung, die Wissenschaft oder Kunst un-
mittelbar zu fördern. Darunter fallen nicht
Kinderzuschläge und Kinderbeihilfen, die auf
Grund der Besoldungsgesetze, besonderer
Tarife oder ähnlicher Vorschriften gewährt
werden;
aus einer Bundeskasse oder Landeskasse ge-
zahlte Bezüge, die in einem Bundesgesetz
oder Landesgesetz oder einer auf bundes-
gesetzlicher oder landesgesetzlicher Er-
mächtigung beruhenden Bestimmung oder von
der Bundesregierung oder einer Landes-
regierung als Aufwandsentschädigung fest-
gesetzt sind und als Aufwandsentschädigung
im Haushaltsplan ausgewiesen werden. Das
gleiche gilt für andere Bezüge, die als Auf-
wandsentschädigungaus öffentlichen Kassen
an öffentliche Dienste leistende Personen ge-
zahlt werden, soweit nicht festgestellt wird.
daß sie für Verdienstausfall oder Zeitverlust
gewährt werden oder den Aufwand, der dem
Empfänger erwächst, offenbar übersteigen;
die aus öffentlichen Kassen gezahlten Reise-
kostenvergütungen und Umzugskostenver-
gütungen;
Vorzugsrenten auf Grund des Gesetzesüber
die Ablösung öffentlicher Anleihen;
Heiratsbeihilfen und Geburtsbeihilfen, die
an Arbeitnehmer von dem Arbeitgeber ge-
zahlt werden. Übersteigt die Heiratsbeihilfe
den Betrag von 700 Deutsche Mark, die Ge-
burtsbeihilfe den Betrag von 500 Deutsche
Mark, so ist der übersteigende Betrag steuer-
pflichtig;
andere besondere Zuwendungen des Arbeit-
gebers an den Arbeitnehmer, z.B. Jubiläums-
geschenke, nach näherer Maßgabe einer
Rechtsverordnung, soweit es aus sozialen
Gründen geboten erscheint, die Zuwendungen
ganz oder teilweise steuerfrei zu belassen;

Weihnachtszuwendungen (Neujahrszuwendun-
gen)desArbeitgebers an seineArbeitnehmer,
soweit sie im einzelnen Fall insgesamt 100
Deutsche Mark nicht übersteigen. Weihnachts-
zuwendungen (Neujahrszuwendungen) sind
Zuwendungen in Geld, die in der Zeit vom
15.November eines Kalenderjahrs bis zum
15.Januar des folgenden Kalenderjahrs aus
Anlaß des Weihnachtsfestes (Neujahrstags)
gezahltwerden; -
das Aufgeld für ein an die Bank für Ver-
triebene und Geschädigte (Lastenausgleichs-
bank) zugunsten des Ausgleichsfonds ($ 5 des
Lastenausgleichsgesetzes) gegebenesDarlehen,
wenn das Darlehen nach $ 7f des Gesetzes in
der Fassung vom 15.September 1953 (Bundes-
gesetzbl. I 5.1355) im Jahr der Hingabe als
Betriebsausgabe abzugsfähig war;

21.

1)
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Entschädigungenauf Grund desGesetzesüber
die Entschädigung ehemaliger deutscher
Kriegsgefangener;
die aus öffentlichen Mitteln des Bundespräsi-
denten aus sittlichen oder sozialen Gründen
gewährten Zuwendungen an besonders ver-
diente Personen oder ihre Hinterbliebenen;
Zinsen aus Schuldbuchforderungen im Sinn

Regelung durch den Krieg und den Zusam-
menbruch des Deutschen Reiches entstandener
Schäden (Allgemeines Kriegsfolgengesetz)
vom 5. November 1957 (Bundesgesetzbl. I
S. 1747).

8 3a
Steuerbefreiung bestimmter Zinsen

Steuerfrei sind
1. Zinsen aus im Geltungsbereichdes Grund-

gesetzes oder in Berlin (West) ausgegebe-
nen Pfandbriefen und Kommunalschuld-
verschreibungen, wenn die Erlöse aus
diesen Wertpapieren mindestens zu 90 vom
Hundert zur Finanzierung des sozialen
Wohnungsbaues und der durch ihn beding-
ten Kosten der Aufschließungsmaßnahmen
und Gemeinschaftseinrichtungen bestimmt
sind;

2. Zinsen aus
a) festverzinslichen Schuldverschreibungen

des Bundes und aus Schatzanweisungen
des Bundes mit einer Laufzeit von min-
destens drei Jahren,

b) festverzinslichen Schuldverschreibungen
der Länder und aus Schatzanweisungen
der Länder mit einer Laufzeit von min-
destens drei Jahren, wenn der Aus-
schuß für Kapitalverkehr ($ 6 des Ge-
setzes über den Kapitalverkehr vom
2. September 1949— WiGBl. S. 305 —)
festgestellt hat, daß die vorgesehenen
Ausgabebedingungen das Kurs- und
Zinsgefüge am Kapitalmarkt nicht
stören;

3. Zinsen aus vor dem 1. April 1952 — in
Berlin (West) vor dem 27. Juni 1952— im
Geltungsbereich des Grundgesetzes oder
in Berlin (West) ausgegebenen festver-
zinslichen Wertpapieren (ausgenommen
Namensschuldverschreibungen) und aus
festverzinslichen Wertpapieren, die in der
Zeit nach dem 31. März 1952 — in Berlin
(West) nach dem 26. Juni 1952 — bis zum
17.Dezember 1952im Geltungsbereichdes
Grundgesetzes oder in Berlin (West) aus-
gegeben und nach dem Gesetz über den
Kapitalverkehr vom 2. September 1949
(wiGBl. S. 305) genehmigt worden sind.
Die Steuerfreiheit bezieht sich auch auf
Zinsen aus vor dem21. Juni 1948 — in
Berlin (West) vor dem 25. Juni 1948 -
außerhalb des Geltungsbereichs des Grund-
gesetzes und von Berlin (West) ausgegebe-
nen festverzinslichen Wertpapieren
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a) von Geldinstituten, die nach $ 3 der
35. Durchführungsverordnung zum Um-
stellungsgesetz (Öffentlicher Anzeiger
Nr. 83 vom 13.September 1949)bis zum
17. Dezember 1952 als verlagert an-
erkannt worden sind oder vor dem
21. Juni 1948ihren Sitz in den Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder vor
dem 25. Juni 1948 nach Berlin (West)
verlegt haben,

b) von anderen Unternehmen, die ihren
Sitz in den Geltungsbereich des Grund-
gesetzes oder nach Berlin (West) ver-
legt haben und auf deren Emissionen
$ 1 des Gesetzes zur Bereinigung des
Wertpapierwesens (Wertpapierbereini-
gungsgesetz) vom 19. August 1949
(WwiGBl. S.295) — in .Berlin (West) $ 1
des Gesetzes zur Bereinigung des Wert-
papierwesens (Wertpapierbereinigungs-
gesetz) vom 26. September 1949 (Ver-
ordnungsblatt für Groß-Berlin Teil I
S. 346) — anzuwenden ist.

Die Steuerfreiheit gilt nicht für Zinsen aus
Industrieobligationen, die nach dem 20. Juni
1948— in Berlin (West) nach dem 24. Juni
1948— ausgegeben worden sind und nicht
für Zinsen aus Wandelanleihen und Ge-
winnobligationen. Sie gilt jedoch für Zin-
sen aus vor dem 1. Januar 1952ausgegebe-
nen Industrieobligationen (ausgenommen
Wandelanleihen und Gewinnobligationen),
soweit und nachdem der Zinssatz auf 5,5
vom Hundert ermäßigt worden ist;

4. Zinsen aus nach dem 31.März 1952— in
Berlin (West) nach dem 26. Juni 1952 -
im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder
in Berlin (West) ausgegebenen festverzins-
lichen Wertpapieren, wenn der Ver-
wendungszweck des Erlöses nach Anhörung
des Ausschusses für Kapitalverkehr ($ 6
des Gesetzes über den Kapitalverkehr vom
2. September 1949 — WiGBl. S. 305 —)
durch Rechtsverordnung als besonders
förderungswürdig anerkannt worden ist.
Eine Anerkennung darf nur erfolgen,wenn
eine Ausgabe für den vorgesehenen Ver-
wendungszweck zu den üblichen Bedingun-
gen am Kapitalmarkt nicht möglich ist und
wenn der Kapitalverkehrsausschuß _fest-
gestellt hat, daß durch die Ausgabe das
Kurs- und Zinsgefüge am Kapitalmarkt
nicht gestört wird.

(2) Eine Anleihe gilt im Sinn des Absatzes | als
ausgegeben,wenn mindestensein Wertpapier der
Anleihe veräußert worden ist.

(3) Die Steuerfreiheit der Zinsen aus den im Ab-
satz 1 bezeichneten Anleihen wird durch eine
Änderung des Ausgabekurses der Anleihe nicht be-
rührt, wenn der Bundesminister für Wirtschaft im
Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finan-
zen die Änderung genehmigt hat.

(4) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff. 1, 2
und 4 gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinn des
Absatzes 1 Ziff.1, 2 und 4, die vor dem1. Januar
1955ausgegeben worden sind.

$ 3b
Steuerbefreiung bestimmter Gewinnanteile

Steuerfrei sind die vor dem 1. Januar 1959 fällig
gewordenen Gewinnanteile und sonstigen Bezüge
aus Anteilen an Wohnungsunternehmen, solange
diese nach dem Gesetz über die Gemeinnützigkeit
im Wohnungswesen vom 29. Februar 1940 (Reichs-
gesetzbl. I S. 438) und den dieses Gesetz ergänzen-
den Vorschriften als gemeinnütziganerkannt sind.

3. Gewinn
8 4

Gewinnbegriff im allgemeinen
(1) Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen

dem Betriebsvermögen am Schluß des Wirtschafts-
jahrs und dem Betriebsvermögen am Schluß des
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs, vermehrt um
den Wert der Entnahmen und vermindert um den
Wert der Einlagen. Entnahmen sind alle ‚Wirt-
schaftsgüter (Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse,
Nutzungen und Leistungen), die der Steuerpflich-
tige dem Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder
für andere betriebsfremde Zwecke im Laufe des
Wirtschaftsjahrs entnommen hat. Einlagen sind alle
Wirtschaftsgüter (Bareinzahlungen und sonstige Wirt-
schaftsgüter), die der Steuerpflichtige dem Betrieb
im Laufe des Wirtschaftsjahrs zugeführt hat. Bei
der Ermittlung des Gewinns sind die Vorschriften
über die Betriebsausgaben (Absatz 4), über die Be-
wertung ($$ 6, 6a) und über die Absetzung für
Abnutzung oder Substanzverringerung ($ 7) zu be-
folgen. Der Wert des Grund und Bodens, der zum
Anlagevermögen gehört, bleibt außer Ansatz.

(2) Der Steuerpflichtige darf die Vermögensüber-
sicht (Bilanz) auch nach ihrer Einreichung beim
Finanzamt Ändern, soweit sie den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung unter Befolgung der
Vorschriften dieses Gesetzes nicht entspricht. Dar-
über hinaus ist eine Änderung der Vermögens-
übersicht (Bilanz) nur mit Zustimmung des Finanz-
amts, im Rechtsmittelverfahren mit Zustimmung der
Rechtsmittelbehörde zulässig.

(3) Steuerpflichtige, die nicht auf Grund gesetz-
licher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu füh-
ren und regelmäßig Abschlüsse zu machen, und die
auch keine Bücher führen und keine Abschlüsse
machen, können als Gewinn den Überschuß der
Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben (Ab-
satz 4) ansetzen. Die Vorschriften über die Ab-
setzung für Abnutzung oder Substanzverringerung
($7) sind zu befolgen.
(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen,

die durch den Betrieb veranlaßt sind. Berühren
Betriebsausgaben im Sinn des Satzes 1 die Lebens-
führung des Steuerpflichtigen oder anderer Perso-
nen, so scheiden die Aufwendungen bei der Gewinn-
_
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ermittlung insoweit ‚aus, als sie unter Berücksich-
tigung der Verkehrsauffassung als unangemessen
anzusehen sind. $ 12 Ziff. 1 bleibt unberührt.

$5
Gewinn bei Vollkaufleuten und bei bestimmten

anderen Gewerbetreibenden
Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund gesetz-

licher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu füh-
ren und regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder die
ohne eine solche Verpflichtung Bücher führen und
regelmäßig Abschlüsse machen, ist für den Schluß
des Wirtschaftsjahrs das Betriebsvermögen anzu-
setzen ($ 4 Abs.1 Satz 1), das nach den handels-
rechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-

Entnahmen und die Einlagen ($ 4 Abs. 1), über die
Zulässigkeit der Bilanzänderung ($ 4 Abs. 2), über
die Betriebsausgaben ($ 4 Abs. 4), über die Bewer-
tung ($$ 6, 6a) und über die Absetzung für Ab-
nutzung oder Substanzverringerung ($ 7) sind zu
befolgen.

$6
Bewertung

(1) Für die Bewertung der einzelnen Wirtschafts-
güter, die dem Betrieb dienen, gilt das Folgende:

1. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die
der Abnutzung unterliegen, sind mit den
Anschaffungs- oder
vermindert um die Absetzungen für Abnut-
zung nach $ 7, anzusetzen.Ist der Teilwert
niedriger, so kann dieser angesetzt wer-
den. Teilwert ist der Betrag, den ein Er-
werber des ganzen Betriebs im Rahmen
des Gesamitkaufpreises für das einzelne
Wirtschaftsgut ansetzen würde; dabei ist
davon auszugehen, daß der Erwerber den
Betrieb fortführt. Bei Wirtschaftsgütern, die
bereits am Schluß des vorangegangenen
Wirtschaftsjahrs zum Anlagevermögen des
Steuerpflichtigen gehört haben, darf der
Bilanzansatz nicht über den letzten Bilanz-
ansatzhinausgehen.

2. Andere als die in Ziffer 1 bezeichneten
Wirtschaftsgüter des Betriebs (Grund und
Boden, Beteiligungen, Geschäfts- oder Fir-
menwert, Umlaufsvermögen) sind mit den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten an-
zusetzen. Statt der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten kann der niedrigere Teil-
wert (Ziffer1 Satz3) angesetztwerden.Bei
Wirtschaftsgütern, die bereits am Schluß
des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs zum
Betriebsvermögen gehört haben, kann der
Steuerpflichtige in den folgenden Wirt-
schaftsjahrenden Teilwert auch dann an-
setzen, wenn er höher ist als der letzte
Bilanzansatz; es dürfen jedoch höchstens
die Anschaffungs- oderHerstellungskosten
angeseiztwerden. Bei land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben ist auch der Ansatz
des höheren Teilwerts zulässig, wenn das
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buc-
führung entspricht.
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3. Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer
Anwendung der Vorschriften der Ziffer 2
anzusetzen,

4. Entnahmen des Steuerpflichtigen für sich,
für seinen Haushalt oder für andere be-
triebsfremde Zwecke sind mit dem Teil-
wert anzusetzen.

5. Einlagen sind mit dem Teilwert für den
Zeitpunkt der Zuführung anzusetzen; sie
sind jedoch höchstens mit den tatsächlichen
Anschaffungs-oder Herstellungskostenan-
zusetzen, wenn das zugeführte Wirtschafts-
gut innerhalb der letzten drei Jahre vor
dem Zeitpunkt der Zuführung angeschafft
oder hergestellt worden ist.

6. Bei Eröffnung eines Betriebs oder entgelt-
lichem Erwerb eines Betriebs sind die
Wirtschaftsgüter mit dem Teilwert, höch-
stens jedoch mit den tatsächlichen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten anzusetzen.

(2) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von be-
weglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens,
die der Abnutzung unterliegen und die einer selb-
ständigen Bewertung und Nutzung fähig sind, im
Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller
Höhe als Betriebsausgaben absetzen, wenn die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das ein-
zelne Wirtschaftsgut600DeutscheMark nicht über-
steigen.

8 6a
Rückstellung für Pensionsanwartschaften

Eine Rückstellung für Pensionsanwartschaften
(Versorgungsansprüche von Personen, bei denen der
Versorgungsfall noch nicht eingetreten ist) darf im
Wirtschaftsjahr den Gewinn nur bis zur Höhe des
Betrags mindern, der auf das Wirtschaftsjahr ent-
fällt, wenn die Rückstellung nach versicherungs-
mathematischen Grundsätzen gleichmäßig auf die
Zeit von der Entstehung der Pensionsverpflich-
tung (Pensionszusage) bis zu dem vertraglich
vorgesehenenEintritt des Versorgungsfalls verteilt
wird. Als Rechnungszinsfußsind mindestens 3'/a
vom Hundert zugrunde zu legen. In dem Wirt-
schaftsjahr,in demderVersorgungsfall eintritt oder
die aus der Pensionszusage berechtigte Person ihre
Tätigkeit für den Steuerpflichtigenunter Beibehal-
tung des Versorgungsanspruchs beendet, darf die
Rückstellung den Gewinn bis zu dem Betrag min-
dern, der sich als Unterschied zwischen dem ver-
sicherungsmathematischen Barwert der künftigen
Pensionsleistungen und einer nach den Grundsätzen
der Sätze 1 und 2 für den Bilanzstichtag des vor-
angegangenen Wirtschaftsjahrs berechneten Rück-
stellung ergibt.

87
Absetzung für Abnutzung
oder Substanzverringerung

(1) Bei Gebäuden und sonstigen Wirtschafts-
gütern, deren Verwendung oder Nutzung durch
den Steuerpflichtigenzur Erzielung von Einkünften
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sich erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum von mehr
als einem Jahr erstreckt, ist jeweils für ein Jahr
der Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten
abzusetzen, der bei Verteilung dieser Kosten auf
die Gesamtdauer der Verwendung oder Nutzung
auf ein Jahr entfällt (Absetzung für Abnutzung).
Die Absetzung bemißt sich hierbei nach der betriebs-
gewöhnlichen Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts.
Absetzungen für außergewöhnlichetechnischeoder
wirtschaftliche Abnutzung sind zulässig.

(2) Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen und
anderen Betrieben, die einen Verbrauch der Sub-
stanz mit sich bringen, ist auf die Absetzungen für
Substanzverringerung Absatz 1 entsprechend anzu-
wenden.

8 7a
Bewertungsfreiheit für beweglicheWirtschaftsgüter

(1) Steuerpflichtige, die
1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes

zur Inanspruchnahme von Rechten und Ver-
günstigungen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationa-
lität, Weltanschauung oder politischer Geg-
nerschaft gegen den Nationalsozialismus
verfolgt worden sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und
den Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ermitteln, können für die abnutzbaren beweg-
lichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens neben
der nach $ 7 von den Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten zu bemessenden Absetzung für Abnut-
zung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung
und in dem darauffolgenden Jahr bis zu insgesamt
50 vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, höchstens jedoch für alle in Betracht
kommenden Wirtschaftsgüter eines Unternehmens
bis zu 100000 Deutsche Mark jährlich abschreiben.
Die Absetzung für Abnutzung in den folgenden
Jahren bemißt sich nach dem dann noch vorhande-
nen Restwert und der Restnutzungsdauer der ein-
zelnen Wirtschaftsgüter, für die Bewertungsfreiheit
nach Satz 1 in Anspruch genommen worden ist.

(2) Die Bewertungsfreiheit nach Absatz 1 kann
nur für diejenigen abnutzbaren beweglichen Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens in Anspruch ge-

angeschafft oder hergestellt worden sind. Bei Wirt-
schaftsgütern, für die von der Bewertungsfreiheit
nach Absatz 1 Gebrauch gemacht wird, sind die Ab-
setzungenfür Abnutzung nach $ 7 in gleichenJah-
resbeträgen vorzunehmen.

$ 7b
Erhöhte Absetzungen für Wohngebäude

(1) Bei Gebäuden, die
a) nach dem 31.Dezember 19482, aber vor

dem 1. Januar 1953 errichtet worden sind
und zu mehr als 80 vom Hundert Wohn-
zwecken dienen oder

1) Im Land Berlin: 31.Dezember 1949

b) nach dem 31.Dezember 1952 errichtet wor-
den sind und zu mehr als 66°/s vom Hun-
dert Wohnzwecken dienen,

können abweichend von $ 7 im Jahr der Herstel-
lung und in dem darauffolgenden Jahr auf Antrag
je 10vom Hundert der Herstellungskosten abgesetzt
werden. Ferner können in den darauffolgenden
zehn Jahren an Stelle der nach $ 7 zu bemessenden
Absetzung für Abnutzung jeweils bis zu 3 vom
Hundert der Herstellungskosten abgesetzt werden.
Nach Ablauf dieser zehn Jahre bemessen sich die
Absetzungen für Abnutzung nach dem dann noch
vorhandenen Restwert und der Restnutzungsdauer
des Gebäudes. Den Herstellungskosten eines Ge-
bäudes werden die Aufwendungen gleichgestellt,
die nach dem 31.Dezember 1948!)zum Wiederauf-
bau eines durch Kriegseinwirkung ganz oder teil-
weise zerstörten Gebäudes gemacht werden, wenn
diesesGebäudeohne denWiederaufbaunichtmehr
oder nicht mehr voll zu Wohnzwecken verwendet
werden kann.
(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten ent-

sprechend für Aufwendungen, die nach dem 31.De-
zember 1949 für Zubauten, Ausbauten oder Um-
bauten an bestehenden Gebäuden gemacht worden
sind, wenn die neu hergestellten Gebäudeteile zu
mehr als 80 vom Hundert Wohnzwecken dienen.

(3) Bei Gebäuden im Sinn des Absatzes 1 Buch-
stabeb, die im Rahmender Kleinsiedlung oder als
Kaufeigenheime mit der Verpflichtung errichtet
worden sind, sie an natürliche Personen zu Eigen-
tum zu übertragen, können die Absetzungen im
Sinn des Absatzes 1 (erhöhte Absetzungen) vom
Ersterwerber vorgenommen werden, soweit der
Bauherr nicht selbst für die veräußerten Gebäude
erhöhte Absetzungen geltend gemacht hat. In die-
sen Fällen treten an die Stelle der Herstellungs-
kosten (Absatz1 Satz 1) die Anschaffungskosten.
Hat der Bauherr für die veräußerten Gebäude keine
erhöhten Absetzungen vorgenommen, so tritt für
den Ersterwerber an die Stelle des Jahres der Her-
stellung (Absatz1 Satz 1) das Jahr des Ersterwerbs.
Hat der Bauherr für die veräußerten Gebäude er-
höhte Absetzungen vorgenommen, so kann der Erst-
erwerber sie nur mit den Hundertsätzen und für
den Zeitraum geltend machen, die für den Bau-
herrn ohne die Veräußerung maßgebend gewesen
wären. \

(4) Bei Gebäuden im Sinn des Absatzes 1 Buch-
stabeb gilt die Vorschrift des Absatzes3 entspre-

tumswohnung) im Sinn des Ersten Teils oder eines
Dauerwohnrechts im Sinn des Zweiten Teils des
Wohnungseigentumsgesetzes, wenn der Dauer-
wohnberechtigte wirtschaftlich einem Wohnungs-
eigentümer gleichsteht.

$ 7c
Förderung des Wohnungsbaues

(1)Steuerpflichtige,die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung nach $ 4 Abs. 1 oder
nach $5 ermitteln, können bei unverzinslichen, in
gleichen Jahresbeträgen zu tilgenden Darlehen, die
aus Mitteln des Betriebs zur Förderung des Baues



von Wohnungen gegebenwerden, 25 vom Hundert
"desnachAbsatz4 berücsichtigungsfähigenGesamt-
betrags der im Wirtschaftsjahr gegebenen Dar-
lehen außerhalb der Bilanz vom Gewinn abziehen.
Das gilt auch,wenn die Hingabe der Darlehennicht
durch den Betrieb veranlaßt worden ist. Die Dar-
lehen sind in der Bilanz mit dem Wert anzusetzen,
der.sih nach Abzug von Zwischenzinsen unter
Berücksichtigung von Zinseszinsen vom Nennbetrag
der Darlehen ergibt. Dabei ist von einemZinssatz
von höchstens 5,5 vom Hundert auszugehen.
(2) Steuerpflichtige,die den Gewinn nachDurch-

schnittsätzen oder nach $ 4 Abs. 3 ermitteln, und
Steuerpflichtige,die keine Einkünfte im Sinn des$2

lichen, in gleichen Jahresbeträgen zu tilgenden
Darlehenzur Förderung des BauesvonWohnungen
25 vomHundertdesnachAbsatz 4 berücksichti-

" gungsfähigen Gesamtbetrags der im Wirtschaftsjahr
oder Kalenderjahr gegebenenDarlehen wie Be-

u triebsausgaben oder Werbungskosten abziehen.
(3) Voraussetzung für die Anwendung der Vor-

schriften der Absätze 1 und 2 ist, daß die Darlehen
1. eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren

haben,
2. nach dem31.Dezember1954und vor dem

1.Januar 1959an einen Bauherrn gegeben
werden, -

3. von dem Bauherrn unverzüglich und un-
mittelbar zur nachstelligen Finanzierung
oderRestfinanzierungdesBaues von Woh-
nungen im Sinn des $39 oder des $82 des
Zweiten Wohnungsbaugesetzes (Woh-
nungsbau- und Familienheimgesetz) vom
27. Juni 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 523)
a) zur Benutzungdurch Arbeitnehmer des

Steuerpflichtigenoder
b) in Eigenheimen, Kaufeigenheimen,

Kleinsiedlungen oder als Wohnungen
(Eigentumswohnungen) im Sinn des
Ersten Teils des Wohnungseigentums-
gesetzes oder

c) durchWiederaufbauvon durchKriegs-
“einwirkung ganz oder teilweise zer-
störten Gebäuden

verwendet werden.
(4) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 sind nur

anzuwenden, wenn die Darlehen 7000 Deutsche

gen. Bei Darlehen, die zur Finanzierung des Baues
von Wohnungen in Eigenheimen,Kaufeigenheimen,
Kleinsiedlungen oder von Wohnungen (Eigentums-
wohnungen) im Sinn des Ersten Teils des Woh-
nungseigentumsgesetzes verwendet werden, erhöht
sich dieser Betrag auf 10000DeutscheMark. Bei
Eigenheimen, Kaufeigenheimen und Kleinsiedlun-
gen mit zwei Wohnungen gilt diese Erhöhung nur
für Darlehen zur Finanzierung einer der beiden
Wohnungen. Darlehen, die zur Finanzierung des
Baues von Wohnungen im Sinn des Absatzes3 Ziff. 3
Buchstaben b und c verwendet werden, dürfen
bei der Ermittlung des nach Absatz 1 vom Gewinn
abzuziehenden Betrags nur insoweit berücksichtigt
werden, als sie 30 vom Hundert des Gewinns aus
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dem Betrieb nicht übersteigen,aus dessenMitteln
die Darlehen gegeben worden sind. Das gilt nicht,
wenn diese Wohnungen für Arbeitnehmer des
Steuerpflichtigen errichtet werden.

(5) Zum Nachweis der in Absatz 3 Ziff. 3 und in
Absatz 4 Satz 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzun-
gen ist eine Bescheinigung der nach $95 Abs. 1 des
Zweiten WohnungsbaugesetzesbestimmtenStelle
vorzulegen.
(6) Wird ein Darlehen im Sinn der Absätze 1

oder 2 während der Laufzeit über die Tilgungs-
beträge.hinaus zurückgezahlt oder innerhalb von
zehn Jahren nach der Hingabe abgetreten,so ist
zum Zweck der Nachversteuerungim Wirtschafts-
jahr oder Kalenderjahr der Rückzahlungoder Ab-
tretung der nach Absatz 1 abgezogene Betrag außer-
halb der Bilanz demGewinn und der nachAbsatz 2
abgezogeneBetrag der Einkunftsart, bei der er ab-
gezogenworden ist, hinzuzurechnen,

.$ 7d
BewertungsfreiheitfürSchiffe

Bei Schiffen,die nach dem 31.Dezember:1948!)
angeschafftoder hergestellt worden sind, können
neben der nach $ 7 ‚von den Anschaffungs- oder
Herstellungskostenzu bemessendenAbsetzung für
Abnutzung im Jahr der Anschaffung oder Herstel-
lung und in dem darauffolgenden Jahr bis zu je 15
vomHundert der Anschaffungs-oder Herstellungs-
kosten abgesetztwerden. Die Absetzung für Ab-
nutzung in den folgenden Jahren bemißt sich nach
demdannnochvorhandenenRestwertund derRest-
Autzungsdauerdes Schiffs. Wird von der Bewer-
tungsfreiheitnachSatz1 Gebrauchgemacht,so sind
die Absetzungenfür Abnutzung nach$7 in gleichen
Jahresbeträgenvorzunehmen.Den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten eines Schiffs werden die
Aufwendungen gleichgestellt,die nachdem31.De-
zember 19481)zur Wiederherstellung eines durch
Kriegseinwirkung ganz oder teilweise zerstörten
Schiffs gemachtwerden.

$ 7e
Bewertungsfreiheitfür Fabrikgebäude,Lagerhäuser

und landwirtschaftliche Betriebsgebäude
{1)Steuerpflichtige,die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes
zur Inanspruchnahme von Rechten und
Vergünstigungenberechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationa-
lität, Weltanschauungoder politischerGeg-
nerschaft gegen den Nationalsozialismus
verfolgt worden sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und
den Gewinn nach $4 Abs. 1 oder nach $5 auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können
bei Gebäuden,die im eigenengewerblichenBetrieb
unmittelbar

a) der Fertigung oder
b) der Bearbeitung von zum Absatz be-

stimmten Wirtschaftsgütern oder
1) Im Land Berlin: 31.Dezember 1949
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c) der Wiederherstellungvon Wirtschafts-
gütern oder

d) ausschließlich der Lagerung von Waren,
die zum Absatz an Wiederverkäufer
bestimmt sind oder für fremde Rech-
nung gelagert werden,

dienen und nach dem 31. Dezember 1951, aber vor
dem 1. Januar 1959 hergestellt worden sind, neben
der nach $ 7 von den Herstellungskosten zu bemes-
senden Absetzung für Abnutzung im Wirtschafts-
jahr der Herstellung des Gebäudes und in dem dar-
auffolgendenJahr bis zu je 10vom Hundert der
Herstellungskosten absetzen. In den folgenden
Wirtschaftsjahren bemessen sich die Absetzungen
für Abnutzung nach dem Restwert und der Rest-
nutzungsdauer des Gebäudes. Den Herstellungs-
kosten eines Gebäudes werden die Aufwendungen
gleichgestellt,die nachdem31.Dezember1951,aber
vor dem1. Januar 1959 zum Wiederaufbau eines
durch Kriegseinwirkung ganz oder teilweise zer-
störten Gebäudes gemacht werden, wenn dieses
Gebäude ohne den Wiederaufbau nicht oder nicht
mehr voll zu einem der in Satz 1 bezeichneten
Zwecke verwendet werden kann.

(2) Absatz 1 ist entsprechend anwendbar auf die
Herstellungskosten von land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebsgebäuden und auf die Aufwendungen
zum Wiederaufbau von durch Kriegseinwirkung
ganz oder teilweise zerstörten land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsgebäuden, wenn der Gewinn
aus Land- und Forstwirtschaft auf Grund ordnungs-
mäßiger Buchführung ermittelt wird.

(3) Bei Gebäuden, für die von der Bewertungs-
freiheit im Sinn des Absatzes 1 oder 2 Gebrauch ge-
macht wird, sind die Absetzungen für Abnutzung
nach $ 7 in gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen.

4. Überschuß der Einnahmen
über die Werbungskosten

88
Einnahmen

(1) Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder
Geldeswert bestehenund dem Steuerpflichtigenim
Rahmen einer der Einkunftsarten des $ 2 Abs. 3
Ziff. 4 bis 7 zufließen.

(2) Einnahmen, die nicht in Geld bestehen (Woh-
nung, Kost, Waren und sonstige Sachbezüge)sind
mit den üblichen Mittelpreisen des Verbrauchsorts
anzusetzen.

89
Werbungskosten

Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwer-
bung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Sie
sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie er-
wachsen sind. Werbungskosten sind auch
1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflich-

tungsgründen beruhende Renten und dauernde
Lasten, soweit sie mit einer Einkunftsart in
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Bei
Leibrenten kann nur der Anteil abgezogen
werden, der sich aus der in $ 22 Ziff.1 Buch-

stabe a aufgeführten Tabelle ergibt; in den
Fällen des $ 22 Ziff. 1 Buchstabe a letzter Satz
kann nur der Anteil, der nach der in dieser
Vorschrift vorgesehenen Rechtsverordnung zu
ermitteln ist, abgezogen werden;

2. Steuern vom Grundbesitz, sonstige öffentliche
Abgaben und Versicherungsbeiträge, soweit
solche Ausgaben sich auf Gebäude oder auf
Gegenstände beziehen, die dem Steuerpflichti-
gen zur Einnahmeerzielung dienen;

3. Beiträge zu Berufsständen und sonstigen Be-
rufsverbänden, deren Zweck nicht auf einen
wirtschaftlichenGeschäftsbetriebgerichtet ist;

4. Aufwendungen des Steuerpflichtigen für Fahr-
ten zwischenWohnung und Arbeitsstätte.Zur
Abgeltung des Abzugs dieser Aufwendungen
bei Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeugs
sind durch Rechtsverodnung je ein Pausch-
betrag für die Benutzung eines Kraftwagens,
eines Kleinstkraftwagens (drei- oder vierrädri-
ges Kraftfahrzeug, dessen Motor einen Hub-
-raum von nicht mehr als 500Kubikzentimeter
hat), eines Motorrads und eines Fahrrads mit
Motor festzusetzen. Absetzungen für Abnut-
zung sind dabei zu berücksichtigen;

5. Aufwendungen für Arbeitsmittel (Werkzeuge
und Berufskleidung);

6. Absetzungenfür Abnutzung und für Substanz-
verringerung (88 7, 7b und 7d).

8 9a
Pauschbeträgefür Werbungskosten

Für Werbungskosten sind bei der Ermittlung der
Einkünfte die folgenden Pauschbeträgeabzuziehen,
wenn nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen
werden:

1. von den Einnahmen aus nichtselbständiger Ar-
beit:
ein Pauschbetrag von 562 Deutsche Mark;

2. von den Einnahmen aus Kapitalvermögen,
wenn diese 1500DeutscheMark nicht über-
steigen und das Einkommen nach Abzug des
Pauschbetrags 6000 Deutsche Mark nicht über-
steigt:
ein Pauschbetrag von 200 Deutsche Mark;

3. von wiederkehrenden Bezügen im Sinn des
8 22 Zi. 1:
ein Pauschbetrag von 200 Deutsche Mark.

Die Pauschbeträgedürfen nicht höher sein als die
Einnahmen aus der jeweiligen Einkunftsart.

5. Sonderausgaben
$ 10

(1) Sonderausgaben, die vom Gesamtbetrag der
Einkünfte abgezogen werden, sind die folgenden
Aufwendungen, wenn sie weder Betriebsausgaben
nochWerbungskosten sind:

1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflich-
tungsgründen beruhende Renten und
dauernde Lasten, die nicht mit Einkünften



in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen,
die bei der Veranlagung außer Betracht
bleiben. Bei Leibrenten kann nur der An-
teil abgezogen werden, der sich aus der in
$ 22 Ziff. 1 Buchstabea aufgeführtenTa-
belle ergibt; in den Fällen des $ 22 Ziff. 1
Buchstabea letzter Satz kann nur der An-
teil, der nach der in dieser Vorschrift vor-
gesehenenRechtsverordnungzu ermitteln
ist, abgezogen werden;

2. Beiträge und Versicherungsprämien zu
Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversiche-
rungen, zu den gesetzlichen Rentenver-
sicherungen und der Arbeitslosenversiche-
rung, zu Versicherungen auf den Lebens-
oder Todesfall und zu Witwen-, Waisen-,
Versorgungs- und Sterbekassen;

3. Beiträge an Bausparkassen zur Erlangung
von Baudarlehen;

4. nach Maßgabe einer Rechtsverordnung vor
dem 1. Januar 1959 geleistete Beiträge auf
Grund von Kapitalansammlungsverträgen
(allgemeineSparverträge,Sparverträgemit
festgelegten Sparraten und der Erwerb be-
stimmterneuausgegebenerfestverzinslicher
Schuldverschreibungen,die auf Grund ihrer
Ausgabebedingungen unter Berücksichti-
gung ihres volkswirtschaftlichen Zwecks
als besonders förderungsbedürftige aner-
kannt sind), wenn die angesammelten Be-
träge auf drei Jahre festgelegtwerden. Bei
Sparverträgen mit fesigelegten Sparraten
sind auch die nach dem 31.Dezember 1958
geleisteten Beiträge Sonderausgaben, wenn
mindestens die erste Einzahlung vor dem
1. Januar 1953 geleistet worden ist;

5. gezahlte Kirchensteuer;
6. gezahlte Vermögensteuer,;
7. die nach $ 211 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des

Lastenausgleichsgesetzes abzugsfähigen
Teile der Vermögensabgabe, der Hypo-
thekengewinnabgabe und der Kredit-
gewinnabgabe und die nach $ 216 des La-
stenausgleichsgesetzes abzugsfähigen Be-
träge an Übergangsabgabe;

8. die Beiträge auf Grund der Vorschriften des
Kindergeldgesetzes vom 13.November 1954
(Bundesgesetzbl. I S.333) in der Fassung
des Kindergeldergänzungsgesetzes vom
23.Dezember1955(Bundesgesetzbl.IS. 841)
und des Gesetzes zur Änderung und Ergän-
zung von Vorschriften der Kindergeldge-
setze vom 27. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I
S. 1061).

Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit der in den
Ziffern 2 bis 4 bezeichneten Aufwendungen ist, daß
sie weder unmittelbar noch mittelbar in wirtschaft-
lichem Zusammenhang mit der Aufnahme eines
Kredits stehen. Das gilt nicht, soweit die in den Zif-
fern 2 und 3 bezeichnetenBeiträgenachAblauf von
fünf Jahren seit Vertragsabschlußin der beim Ab-
schluß des Vertrags ursprünglich vereinbarten Höhe
laufendund gleichbleibendgeleistetwerden.

bei Versicherungen (Absatz 1 Ziff.2) gegen
einmalige Beitragsleistungbei Beginn des
Versicherungsvertrags(Einmalbeitrag),bei
denen die volle oder teilweise Rückzahlung
von geleisteten Beiträgen verlangt werden
kann, wenn vor Ablauf von drei Jahren
seit Vertragsabschluß die Versicherungs-
summe, außer im Schadensfall und in der
Rentenversicherung auch bei Erbringung
der vertragsmäßigen Rentenleistung, ganz
oder zum Teil ausgezahltoder die bezeich-
neten Einmalbeiträge ganz oder zum Teil
zurückgezahlt oder Ansprüche aus dem
Versicherungsvertrag ganz oder zum Teil
abgetreten oder beliehen werden;

wenn vor Ablauf von fünf Jahren seit Ver-
tragsabschluß, außer im Fall des Todes des
Bausparers, die Bausparsumme ganz oder
zum Teil ausgezahlt, geleistete Beiträge
ganz oder zumTeil zurückgezahltoder An-
sprüche aus dem Bausparvertrag beliehen
werden; die Auszahlung der Bausparsumme
oder die Beleihung von Ansprüchen aus
dem Bausparvertrag ist jedoch unschädlich,
wenn der Steuerpflichtige die empfangenen
Beträge unverzüglich und unmittelbar zum
Wohnungsbauverwendet;

Ziff. 4), wenn vor Ablauf von drei Jahren
die angesammelten Beträge ganz oder zum
Teil zurückgezahlt oder Ansprüche aus dem
Kapitalansammlungsvertrag abgetreten
oder beliehen werden; das gilt nicht, wenn
der Sparer stirbt oder nach dem Vertrags-
abschlußvöllig erwerbsunfähigwird.

für die Ehefrau und diejenigen Kinder des
Steuerpflichtigen, die mit ihm zusammen
veranlagt werden, oder für über 18 Jahre
alte Kinder, für die dem Steuerpflichtigen
Kinderermäßigunggewährtwird.

Solche Versicherungsunternehmen und Bau-
sparkassen, die weder ihre Geschäftsleitung
noch ihren Sitz im Inland haben, sind nur
dann abzugsfähig, wenn diesen Unterneh-
men die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb im
Inland erteilt ist.

satzes 1 Ziff. 2 bis 4 gilt das Folgende:
a) Sie können bis zu einem Betrag von

800 Deutsche Mark im Kalenderjahr in
voller Höhe abgezogen werden. Dieser
Betrag erhöht sich um 800 Deutsche
Mark im Kalenderjahr für die Ehefrau
und um je 500Deutsche Mark im Kalen-
derjahr für jedes Kind im Sinn des $ 32
Abs. 4 Ziff. 4, für das dem Steuerpflich-
tigen Kindeiermäßigung zusteht oder
gewährt wird. Für die Veranlagungszeit-
räume 1956bis 1958tritt an die Stelle
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c)

der in den Sätzen 1 und 2 bezeichneten
Beträge von 800 Deutsche Mark jeweils
der Betrag von 1000Deutsche Mark;
bei Steuerpflichtiigen, die mindestens
vier Monate vor dem Ende des Veran-
lagungszeitraums das 50. Lebensjahr
vollendet haben, erhöhen sich die im
Buchstaben a bezeichneten Beträge von
je 800 Deutsche Mark auf je 1600Deut-
sche Mark und von je 500 Deutsche
Mark auf je 1000 Deutsche Mark,
wenn in dem Einkommen über-
wiegend Einkünfte aus selbständiger
Arbeit oder aus nichtselbständiger Ar-
beit enthalten sind oder wenn das
steuerpflichtige Vermögen, das sich zu
Beginn des Veranlagungszeitraumsauf
Grund der letzten Vermögensteuerver-
anlagung des Steuerpflichtigen ergibt,
40 000 Deutsche Mark nicht übersteigt.
Das gilt nicht bei Steuerpflichtigen,die
nach dem 31.Dezember 1958 das 50. Le-
bensjahr vollenden. Für die Veranla-
gungszeiträume 1956bis 1958gilt Satz 1
in folgender Fassung:Bei Steuerpflichti-
gen, die mindestens vier Monate vor
dem Ende des Veranlagungszeitraums
das 50. Lebensjahr vollendet haben, er-
höhen sich die im Buchstaben a bezeich-
neten Beträge von je 1000 Deutsche
Mark auf je 2000 Deutsche Mark und
von je 500 Deutsche Mark auf je 1000
Deutsche Mark;
übersteigendie SonderausgabenimSinn
des Absatzes 1 Ziff.2 bis 4 die in den
Buchstaben a und b bezeichneten Be-
träge, so kann der darüber hinausge-
hende Betrag zur Hälfte, höchstens je-
doch bis zu 50 vom Hundert der in den

träge abgezogen werden. Daneben kön-
nen die in dem. Veranlagungszeitraum
1956nach dem 6. Oktober 1956geleiste-
ten Aufwendungen im Sinn des Absat-
zes 1 Ziff. 2 und 4 in Verbindung mit
Absatz 2 Ziff. 1 für Versicherungen
gegen Einmalbeitrag, für allgemeine
Sparverträge und für den Ersterwerb
von festverzinslichen Schuldverschrei-
bungen zur Hälfte, höchstens jedoch bis
zu 6000 Deutsche Mark, als Sonder-
ausgaben abgezogen werden, wenn der
Steuerpflichtige durch eine Bescheini-
gung nachweist, daß die die Beträge
empfangenden Unternehmen sich ver-
pflichten, die Beiträge zu allgemeinen
Sparverträgen mindestens zu 70 vom
Hundert, die Beiträge zu den Versiche-
rungen gegen Einmalbeitrag und den
Erlös der festverzinslichen Schuldver-
schreibungen mindestens zu 90 vom
Hundert unmittelbar zur erststelligen
langfristigen Finanzierung des sozialen
Wohnungsbaues und zur Finanzierung
der durch ihn bedingten Kosten der Auf-
schließungsmaßnahmen und Gemein-

schaftseinrichtungenzu verwenden.Den
in Satz 2 genannten Aufwendungen
werden Aufwendungen im Sinn des Ab-
satzes 1 Ziff. 4 für den Ersterwerb von
festverzinslichen Schuldverschreibungen
der Realkreditinstitute gleichgestellt,
wenn der Steuerpflichtige durch eine
Bescheinigungnachweist,daß diese sich
verpflichten, die Erlöse der begünstig-
ten Schuldverschreibungen mindestens
zu 90 vom Hundert zur langfristigen.
Kreditversorgung der nichtbuchfüh-
rungspflichtigen landwirtschaftlichen Be-
triebe zu verwenden. Bei Beiträgen zu
den Versicherungen gegen Einmalbei-
trag und zu allgemeinen Sparverträgen
können sich die Unternehmenstatt des-
sen verpflichten, diese Beiträge in dem
in Satz 2 bezeichneten Umfang für den
Ersterwerb von festverzinslichen Schuld-
verschreibungen,derenErlösmindestens
zu 90 vom Hundert zu dem in Satz 2
und 3 bezeichnetenZweck bestimmtist,
zu verwenden und diese Schuldver-
schreibungen für mindestens drei Jahre
nachnäherer Maßgabe einer Rechtsver-
ordnung festzulegen. Die Regelung in
den Sätzen 2, 3 und 4 gilt auch für die
in dem Veranlagungszeitraum 1957 vor
dem1. April 1957geleisteten Aufwen-
dungen der bezeichneten Art; soweit sie
im Januar 1957geleistet worden sind,
werden sie wie Aufwendungen behan-
delt, die im Veranlagungszeitraum1956
nachdem6.Oktober 1956geleistetwor-
den sind.

4. Hat die Steuerpflicht nicht während eines
vollen Kalenderjahrs bestanden, so sind
die Jahresbeträge nach Ziffer 3 Buchstaben
a und b entsprechend der Zahl der vollen
Monate, in denen die Steuerpflicht bestan-
den hat, herabzusetzen und auf volle Deut-
sche Mark nach unten abzurunden.

$ 10a
Steuerbegünstigung

des nicht enitnommenen Gewinns
(1) Steuerpflichtige,die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes
zur Inanspruchnahme von Rechten und Ver-
günstigungen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationa-
lität, Weltanschauung oder politischer Geg-
nerschaft gegen den Nationalsozialismus
verfolgt worden sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlageverloren haben und
ihre Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft und aus
Gewerbebetrieb auf Grund ordnungsmäßiger Buch-
führung nach $ 4 Abs.1 oder nach $ 5 ermitteln,
können für die Veranlagungszeiträume 1952 bis
1958auf Antrag bis zu 50 vom Hundert der Summe
der nicht entnommenenGewinne, höchstens aber
20000DeutscheMark als Sonderausgabenvom Ge-
samtbetragder Einkünfte abziehen.Für die Veran-



lagungszeiträume 1956bis 1958erhöht sich der Satz
von 50vom Hundert auf 75vom Hundert. Als nicht
entnommen gilt auch der Teil der Summe der Ge-
winne, der zur Zahlung der auf die Betriebsvermö-
gen entfallenden Abgaben nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz verwendet wird. Der als steuerbegün-
stigt in Anspruch genommene Teil der Summe der
Gewinne ist bei der Veranlagung besonders festzu-
stellen.

(2) Übersteigen in einem der auf die Inanspruch-
nahmederSteuerbegünstigung(Absatz1) folgenden
drei Jahre bei dem Steuerpflichtigen oder seinem
Gesamtrechtsnachfolger die Entnahmen aus dem Be-
trieb die Summe der bei der Veranlagung zu berück-
sichtigenden Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft
und aus Gewerbebetrieb, so ist der übersteigende
Betrag (Mehrentnahme)bis zur Höhe des besonders
festgestellten Betrags (Absatz 1 letzter Satz) dem
Einkommen im Jahr der Mehrentnahme zum Zweck
der Nachversteuerunghinzuzurechnen.Beträge,die
zur Zahlung der auf die Betriebsvermögen entfal-
lenden Abgaben nach dem Lastenausgleichsgesetz
verwendet werden, rechnen auch in diesem Fall
nicht zu den Entnahmen. Soweit Entnahmen zur
Zahlung von Erbschaftsteuerauf den Erwerb des
Betriebsvermögens von Todes wegen oder auf den
Übergang des Betriebsvermögens an Personen der
Steuerklasse I des $ 9 des Erbschaftsteuergesetzes
verwendet werden, oder soweit sich Entnahmen
durch Veräußerung des Betriebs (88 14 und 16) er-
geben, unterliegen sie einer Nachversteuerung mit
den Sätzen des $ 34 Abs. 1; das gilt nicht für die
Veräußerung eines Teilbetriebs und im Fall der
Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft. Auf Antrag
des Steuerpflichtigen ist eine Nachversteuerung
auch dann vorzunehmen, wenn in dem in Betracht
kommendenJahr eineMehrentnahmenichtvorliegt.
(3) DieVorschriftenderAbsätze1und2geltenent-

sprechend für den Gewinn aus selbständiger Arbeit
mit der Maßgabe, daß dieser Gewinn hinsichtlich
der Steuerbegünstigung (Absatz 1) und der Nach-
versteuerung (Absatz 2) für sich zu behandeln ist.

$ 10b
Steuerbegünstigte Zwecke

Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher,
religiöser, wissenschaftlicher und staatspolitischer
Zwecke und der als besonders förderungswürdig
anerkannten gemeinnützigenZwecke sind bis zur
Höhe von insgesamt 5 vom Hundert des Gesamtbe-
trags der Einkünfte oder 2 vom Tausend der Summe
der gesamten Umsätze und der im Kalenderjahr auf-
gewendeten Löhne und Gehälter als Sonderausga-
ben abzugsfähig. Für wissenschaftliche und staats-
politische Zwecke erhöht sich der Vomhundertsatz
von 5 um weitere 5 vom Hundert.

8 10c-
Pauschbeträge für Sonderausgaben

Für Sonderausgaben im Sinn der $8 10 und 10b
sind bei der Ermittlung desEinkommensdie folgen-
den Pauschbeträge abzuziehen, wenn nicht höhere
Sonderausgaben nachgewiesen werden:
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1. in den Fällen, in denen in dem Gesamtbetrag
der Einkünfte Einnahmen aus nichtselbständi-
ger Arbeit oder wiederkehrende Bezüge ($ 22
Ziff.1)enthaltensind: \
ein Pauschbetragvon insgesamt624Deutsche
Mark;

2. in anderenFällen:
ein Pauschbetragvon 200DeutscheMark.

$ 10d
Verlustabzug

Steuerpflichtige, die den Gewinn nach $ 4 Abs.1
oder nach $ 5 auf Grund ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ermitteln, können die Verluste der fünf voran-
gegangenen Veranlagungszeiträume aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus selb-
ständiger Arbeit wie Sonderausgaben vom Gesamt-
betrag der Einkünfte abziehen, soweit die Verluste
nicht bei der Veranlagung für die vorangegangenen
Veranlagungszeiträume ausgeglichen oder abgezo-
gen worden sind.

6. Vereinnahmung
und Verausgabung

$11
(1) Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahrs

bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zugeflos-
sen sind. Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen,
die dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn
oder kurze Zeit nachBeendigungdesKalenderjahrs,
zu demsie wirtschaftlichgehören,zugeflossensind,
gelten alsin diesem Kalenderjahr bezogen. Die Vor-
schriften über die Gewinnermittlung ($ 4 Abs. 1,8 5)
bleiben unberührt:

(2) Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzuset-
zen, in dem sie geleistet worden sind. Für regel-
mäßig wiederkehrende Ausgaben gilt. Absatz 1
Satz 2 entsprechend. Die Vorschriften über die Ge-
winnermittlung ($ 4 Abs. 1, $ 5) bleiben unberührt.

7. Nicht abzugsfähige Ausgaben
$ 12

Unbeschadet der Vorschrift des $ 10 dürfen weder
bei den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamt-
betragder Einkünfte abgezogenwerden
1. die für den Haushalt des Steuerpflichtigenund

für den Unterhalt seiner Familienangehörigen
aufgewendeten Beträge. Dazu gehören auch die
Aufwendungen für die Lebensführung, die die
wirtschaftliche oder gesellschaftlicheStellung
des Steuerpflichtigen mit sich bringt, auchwenn
sie zur Förderung des Berufs oder der Tätig-
keit des Steuerpflichtigen erfolgen;

2. freiwillige Zuwendungen und Zuwendungen an
gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen, auch
wenn diese Zuwendungen auf einer besonderen
Vereinbarung beruhen; .

3. die Steuern vom Einkommen und sonstige
Personensteuern.
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8. Die einzelnen Einkunftsarten
a) Land- und Forstwirtschaft

($ 2 Abs.3 Ziff. 1)
8 13

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
(1) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind

1. Einkünfte aus dem Betrieb von Landwirt-
wirtschaft, Forstwirtschaft, Weinbau, Gar-
tenbau, Obstbau, Gemüsebau, Baumschulen
und aus allen Betrieben, die Pflanzen und
Pflanzenteile mit Hilfe der Naturkräfte
gewinnen;

2. Einkünfte aus Tierzucht, Viehmästereien,
Abmelkställen, Geflügelfarmen und ähn-
lichen Betrieben, wenn zur Tierzucht oder
Tierhaltung überwiegend Erzeugnisse ver-
wendet werden, die im eigenen land- und
forstwirtschaftlichen Betrieb gewonnen sind;

3. Einkünfte aus Binnenfischerei, Fischzucht
und Teichwirtschaft;

4. Einkünfte aus Jagd, wenn diese mit dem
Betrieb einer Landwirtschaft oder einer
Forstwirtschaft in Zusammenhang steht.

(2) Zu den Einkünften im Sinn des Absatzes 1ge-
hören auch

1. Einkünfte aus einem land- und forstwirt-
schaftlichen Nebenbetrieb. Als Nebenbe-
trieb gilt ein Betrieb, der dem land- und
forstwirtschaftlichen Hauptbetrieb zu die-
nen bestimmt ist;

2. der Nutzungswert der Wohnung des Steuer-
pflichtigen, wenn die Wohnung die bei Be-
trieben gleicher Art übliche Größe nicht
überschreitet.

(3) Bei nichtbuchführenden Land- und Forstwirten,
deren Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft nach
Durchschnittsätzen ermittelt werden, werden diese
Einkünfte im vollen Umfang zur Einkommensteuer
herangezogen, wenn das Einkommen den Betrag
von 6000 Deutsche Mark jährlich übersteigt.
Wenn das Einkommen diesen Betrag nicht über-
steigt, so werden die Einkünfte aus Land- und Forst-
wirtschaft zur Einkommensteuer nur herangezogen,
soweit sie den Betrag von 1000Deutsche Mark über-
steigen. Verluste aus Land- und Forstwirtschaft dür-
fen bei Ermittlung des Einkommens nur ausgeglichen
werden ($ 2 Abs. 2), wenn sie 1000 Deutsche Mark
übersteigen.

(4) Steuerpflichtige, die auf Grund des Bundesver-
triebenengesetzeszur Inanspruchnahmevon Rechten
und Vergünstigungen berechtigt sind und sich nach
dem 8. Mai 1945im Geltungsbereichdes Grund-
gesetzes oder in Berlin (West) als Landwirte nieder-
gelassen haben, erhalten für die auf das Jahr der
Niederlassung folgenden fünf Veranlagungszeit-
räume einen Freibetrag von jährlich 2000 Deutsche
Mark, wenn das Einkommen im Veranlagungszeit-
raum 6000 Deutsche Mark nicht übersteigt. Der Frei-

betrag wird jedoch solchen Steuerpflichtigennicht
gewährt, die auf Grund des Satzes 1 oder auf Grund
des $ 13 Abs. 4 und 5 des Gesetzes in den bis zum
Veranlagungszeitraum1954anzuwendendenFassun-
gen ein Recht auf den Freibetrag hatten und sich
nach Verlust dieses Rechts aufs neue als Landwirte
niedergelassen haben.

$14
Veräußerung des Betriebs

(1) Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirt-
schaftgehörenauchGewinne, die bei der Veräuße-
rung oder Aufgabe eines land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebs oder Teilbetriebs erzielt werden.
Veräußerungsgewinn ist der Betrag, um den der
Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungs-
kosten den Wert des Betriebsvermögens übersteigt,
der nach $ 4 Abs. 1 für den Zeitpunkt der Veräuße-
rung ermittelt wird.

(2) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-
äußerungsgewinn bei der Veräußerung des ganzen
Betriebs den Betrag von 10000 Deutsche Mark und
bei Veräußerung eines Teilbetriebs den entsprechen-
den Teil von 10.000Deutsche Mark übersteigt.

(3) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-
gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen,
wenn der Steuerpflichtige den veräußerten Betrieb
oder Teilbetrieb innerhalb der letzten drei Jahre
vor der Veräußerung erworben und infolge des Er-
werbsErbschaftsteuerentrichtethat.

b) Gewerbebetrieb
($ 2 Abs.3 Ziff. 2)

8 15
Einkünite aus Gewerbebetrieb

Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind

1. Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen. Dazu
gehören auch Einkünfte aus gewerblicher Bo-
denbewirtschaftung, z.B. aus Bergbauunterneh-
men und aus Betrieben zur Gewinnung von
Torf, Steinen und Erden, soweit sie nicht land-
oder forstwirtschaftliche Nebenbetriebe sind;

2. die Gewinnanteile der Gesellschafter einer offe-
nen Handelsgesellschaft, einer Kommandit-
gesellschaft und einer anderen Gesellschaft, bei
der der Gesellschafterals Unternehmer (Mit-
unternehmer) anzusehen ist, und die Vergütun-
gen, die der Gesellschafter von der Gesellschaft
für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft
oder für die Hingabe von Darlehen oder für
die Überlassung von Wirtschaftsgütern bezogen
hat;

3, die Gewinnanteile der persönlich haftenden
Gesellschaftereiner Kommanditgesellschaftauf
Aktien, soweit sie nicht auf Anteile amGrund-
kapital entfallen, und die Vergütungen, die der
persönlich haftende Gesellschafter von der Ge-
sellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der Ge-



sellschaft oder für die Hingabe von Darlehen
oder für die Überlassung von Wirtschaftsgütern
bezogen hat.

$ 16
Veräußerung des Betriebs

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehö-
ren auch Gewinne, die erzielt werden bei der Ver-
äußerung

1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines
Teilbetriebs;

2. des Anteils eines Gesellschafters, der als
Unternehmer (Mitunternehmer) des Be-
triebs anzusehen ist ($ 15 Ziff. 2);

3. des Anteils eines persönlich haftenden Ge-
sellschafters einer Kommanditgesellschaft
auf Aktien ($ 15Ziff. 3).

(2) Veräußerungsgewinn im Sinn des Absatzes 1
ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten den Wert des Be-
triebsvermögens (Absatz 1 Ziff. 1) oder den Wert
des Anteils am Betriebsvermögen(Absatz 1 Ziff.2
und 3) übersteigt. Der Wert des Betriebsvermögens
oder des Anteils ist für den Zeitpunkt der Ver-
äußerung nach $ 4 Abs. 1 oder nach $5 zu ermitteln.
(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des

Gewerbebetriebs. Werden die einzelnen dem Betrieb
gewidmeten Wirtschaftsgüter im Rahmen der Auf-
gabe des Betriebs veräußert, so sind die Veräuße-
rungspreise anzusetzen. Werden die Wirtschafts-
güter nicht veräußert, so ist der gemeine Wert im
Zeitpunkt der Aufgabe anzusetzen. Bei Aufgabe
eines Gewerbebetriebs, an dem mehrere Personen
beteiligt waren, ist für jeden einzelnen Beteiligten
der gemeine Wert der Wirtschaftsgüter anzusetzen,
die er bei der Auseinandersetzung erhalten hat.
(4) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-

äußerungsgewinn bei der Veräußerung des ganzen
Gewerbebetriebs (Absatz 1 Ziff, 1) den Betrag von
10000 Deutsche Mark und bei der Veräußerung
eines Teilbetriebs oder eines Anteils am Betriebs-
vermögen (Absatz 1 Ziff.1 bis 3) den entsprechen-
den Teil von 10000 Deutsche Mark übersteigt.
(5) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-

gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen,
wenn der Steuerpflichtige den veräußerten Betrieb
oder Teilbetrieb oder den veräußerten Anteil am
Betriebsvermögen innerhalb der letzten drei Jahre
vor der Veräußerung erworben und infolge des Er-
werbs Erbschaftsteuer entrichtet hat.

$ 17
Veräußerung wesentlicher Beteiligungen

(1) Zu den Einkünftenaus Gewerbebetriebgehört
auch der Gewinn aus der Veräußerung eines Anteils
an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer
am Kapital der Gesellschaft wesentlich beteiligt war
und der veräußerte Anteil eins vom Hundert des
Grund- oder Stammkapitals der Gesellschaft über-
steigt. Eine wesentliche Beteiligung ist gegeben,
wenn der Veräußerer allein oder mit seinen An-
gehörigen an der Kapitalgesellschaft zu mehr als

einem Viertel unmittelbar oder mittelbar, z.B. durch
Treuhänder oder durch eine Kapitalgesellschaft,
innerhalb der letzten fünf Jahre beteiligt war.
(2) Veräußerungsgewinnim Sinn des Absatzes 1

ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten die Anschaffungs-
kosten übersteigt.

(3) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-
äußerungsgewinnden dem veräußerten Anteil an
der Kapitalgesellschaft entsprechenden Teil von
10000 Deutsche Mark übersteigt.
(4) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-

gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen,
wenn der Steuerpflichtigeden veräußerten Anteil
an der Kapitalgesellschaftinnerhalb der letztendrei
Jahre vor der Veräußerung erworben und infolge
des Erwerbs Erbschaftsteuer entrichtet hat.
(5) Verluste, die bei der Veräußerung von An-

teilen an einer Kapitalgesellschaft entstanden sind,
dürfen bei Ermittlung des Einkommens nicht ausge-
glichenwerden ($ 2 Abs. 2).

$ 17a
Veräußerung von Bodenschätzen

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört
auch der Gewinn aus der Veräußerung von Boden-
schätzen, die nicht zu einem land- und forstwirt-
schaftlichenoder einem gewerblichen Betriebsver-
mögen gehören.

(2) Veräußerungsgewinn im Sinn des Absatzes 1

Abzug der Veräußerungskosten die Anschaffungs-
kosten übersteigt.

(3) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-
äußerungsgewinn den Betrag von 10000 Deutsche
Mark übersteigt.
(4) Ein Verlust aus der Veräußerung von Boden-

schätzen darf bei der Ermittlung des Einkommens
nicht ausgeglichenwerden ($2 Abs. 2).

c) SelbständigeArbeit
($2 Abs.3 Ziff.3)

518
(1) Einkünfte aus selbständigerArbeit sind

1. Einkünfte aus freien Berufen. Zu den freien
Berufen gehören insbesonderedie-wissen-
schaftliche, künstlerische, schriftstellerische,
unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit,
die Berufstätigkeit der Ärzte, Rechtsanwälte
und Notare, der Ingenieure, der Architek-
ten, der Handelschemiker, der Heilprak-
tiker, der Dentisten, der Landmesser, der
Wirtschaftsprüfer, der Steuerberater, der
Buchsachverständigen und ähnlicher Berufe;

2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen
Lotterie, wenn sie nicht Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb sind;
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3. Einkünfte aus sonstiger selbständiger Ar-
beit,z.B. Vergütungenfür dieVollstreckung
von Testamenten, für Vermögensverwal-
tung und für die Tätigkeit als Aufsichts-
ratsmitglied.

(2) Einkünfte nach Absatz 1 sind auch dann steuer-
pflichtig, wenn es sich nur um eine vorübergehende
Tätigkeit handelt.

(3) Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit
gehört auch der Gewinn, der bei der Veräußerung
des der selbständigen Arbeit dienenden Vermögens
oder bei der Aufgabe der Tätigkeit erzielt wird.
Veräußerungsgewinn ist der Betrag, um den der
Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungs-
kosten den Wert des Vermögens übersteigt, der
nach $ 4 Abs. 1 für den Zeitpunkt der Veräußerung
ermittelt wird. $ 16 Abs. 3 ist entsprechend anzu-
wenden. Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der
Veräußerungsgewinn den Betrag von 10000 Deut-
sche Mark übersteigt. Die Einkommensteuervom
Veräußerungsgewinn wird auf Antrag ermäßigt oder
erlassen,wenn der Steuerpflichtigedas veräußerte
Vermögen innerhalb der letzten drei Jahre vor der
Veräußerung erworben und infolge des Erwerbs
Erbschaftsteuer entrichtet hat.

(4) Bei der Ermittlung des Einkommens werden
5 vom Hundert der Einnahmen aus freier Berufs-
tätigkeit, höchstens jedoch 1200Deutsche Mark jähr-
lich, abgesetzt, wenn die Einkünfte aus der freien
Berufstätigkeit die anderen Einkünfte überwiegen.

d) Nichtselbständige Arbeit
($2Abs.3 Ziff.4)

$ 19
(1) Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Ar-

beit gehören

1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen
und andere Bezüge und Vorteile, die für
eine Beschäftigung im öffentlichen oder pri-
vaten Dienst gewährt werden;

2. Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und
Waisengelder und andere Bezüge und Vor-
teile aus früheren Dienstleistungen.

Es ist gleichgültig, ob es sich um laufende oder um
einmalige Bezüge handelt und ob ein Rechtsanspruch
auf sie besteht. °

(2) Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Ar-
beit gehörennicht

1. durchlaufende Gelder und Beträge, durch
die Auslagen des Arbeitnehmers für den
Arbeitgeber ersetzt werden;

2. die Beträge, die den in privatem Dienst
angestellten Personen für Reisekosten und
Fahrtauslagen gezahlt werden, soweit sie
die tatsächlichen Aufwendungen nicht über-
steigen;

3. Trinkgelder, die dem Arbeitnehmer von
Dritten gezahlt werden, ohne daß ein
Rechtsanspruch hierauf besteht, soweit sie
600DeutscheMark im Kalenderjahr nicht
übersteigen.

€) Kapitalvermögen
($2Abs.3 Ziff.5)

$20
(1) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-

hören \
1. Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen, Aus-

beuten und sonstige Bezüge aus Aktien,
Kuxen, Genußscheinen, Anteilen an Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, an Er-
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
und Kolonialgesellschaften, aus Anteilen an
der Reichsbank, der Bank deutscher Länder,
den Landeszentralbanken und bergbautrei-
benden Vereinigungen, die die Rechte einer
juristischen Person haben;

2. Einkünfte aus der Beteiligung an einem
Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter;

3. Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden
und Renten aus Rentenschulden.Bei Til-
gungshypothekenund Tilgungsgrundschul-
den ist nur der Teil der Zahlung steuer-
pflichtig, der als Zins auf den jeweiligen
Kapitalrest entfällt;

4. Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen
jeder Art, z. B. aus Darlehen, Anleihen,
Einlagen und Guthaben bei Sparkassen,
Banken und anderen Kreditanstalten;

5. Diskontbeträge von Wechseln und Anwei-
sungen einschließlich der Schatzwechsel.

(2) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-
hören auch

1. besondere Entgelte oder Vorteile, die ne-
ben den in Absatz 1 bezeichneten Einkünf-
ten oder an deren Stelle gewährt werden;

2. Einkünfte aus der Veräußerung von Divi-
dendenscheinen,Zinsscheinen und sonsti-
gen Ansprüchen, wenn die dazugehörigen
Aktien, Schuldverschreibungen oder sonsti-
gen Anteile nicht mitveräußert werden.

(3) Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2
bezeichneten Art zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbstän-
diger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung
gehören, sind sie diesen Einkünften zuzurechnen.

fi) Vermietung und Verpachtung
($ 2 Abs. 3 Ziff. 6)

$21
(1) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

sind
1. Einkünfte aus Vermietung und Verpach-

tung von unbeweglichem Vermögen, ins-
besondere von Grundstücken, Gebäuden,
Gebäudeteilen,Schiffen, die in ein Schiffs-



register eingetragen sind, und Rechten, die
den Vorschriften ‚des bürgerlichen Rechts
über Grundstücke unterliegen (z. B. Erbbau-
recht, Erbpachtrecht, Mineralgewinnungs-
recht);

2. Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung von Sachinbegriffen, insbesondere von
beweglichem Betriebsvermögen;

3. Einkünfte aus zeitlich begrenzter Über-
lassung von Rechten, insbesondere von
schriftstellerischen, künstlerischen und ge-
werblichen Urheberrechten, von gewerb-
lichen Erfahrungen und von Gerechtigkeiten
und Gefällen;

4. Einkünfte aus der Veräußerung von Miet-
und Pachtzinsforderungen, auch dann, wenn
die Einkünfte im Veräußerungspreis von
Grundstücken enthalten sind und die Miet-
oder Pachtzinsen sich auf einen Zeitraum
beziehen, in dem der Veräußerer noch Be-
sitzer war.

(2) Zu den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung gehört auch der Nutzungswert der Woh-
nung im eigenen Haus oder der Nutzungswert einer
dem Steuerpflichtigen ganz oder teilweise unent-
geltlich überlassenen Wohnung einschließlich der
zugehörigen sonstigen Räume und Gärten.

(3) Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2 be-
zeichneten Art sind Einkünften aus anderen Ein-
kunftsarten zuzurechnen, soweit sie zu diesen ge-
hören.

g) Sonstige Einkünfte
($ 2 Abs. 3 Ziff. 7)

$ 22
Arten der sonstigen Einkünfte

SonstigeEinkünfte sind
1. Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, so-

weit sie nicht zu den in $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6
bezeichnetenEinkunftsarten gehören. Werden
die Bezüge freiwillig oder einer gesetzlich un-
terhaltsberechtigten Person gewährt, so sind
sie nicht dem Empfänger zuzurechnen, wenn
der Geber unbeschränktsteuerpflichtigist. Zu
den in Satz 1 bezeichneten Einkünften gehören
auch
a) Leibrenten insoweit, als in den einzelnen

Bezügen Einkünfte aus Erträgen des Ren-
tenrechts enthalten sind. Als Ertrag des
Rentenrechtsgilt für die gesamteDauer des
Rentenbezugs der Unterschied zwischen
dem Jahresbetrag der Rente und dem Be-

. trag, der sich bei gleichmäßiger Verteilung
desKapitalwerts der Renteauf ihre voraus-
sichtliche Laufzeit ergibt; dabei ist der Ka-
pitalwert nach dieser Laufzeit zu berechnen.
Der Ertrag des Rentenrechts (Ertragsanteil)
ist aus der nachstehenden Tabelle zu ent-
nehmen:

Bei Beginn Bei Beginn Bei Beginn
der Rente Er- der Rente Er- der Rente Er-
vollendetes trags- vollendetes trags- vollendetes trags-
Lebensjahr anteil Lebensjahr anteil Lebensjahr anteil
des Renten- inv.H. desRenten- inv.H. desRenten- inv.H.
berechtigten berechtigten berechtigten

0 63 39 43 64 21
1bis 3 64 40 42 65 20
4bis 5 63 41bis 42 41 66 19
6bis 8 62 43 40 67 18
9bis 10 61 44 39 68 17
11bis 12 60 45 38 69 16
13bis 14 59 46 37 70bis 71 15
15bis 16 58 47 36 72 ‚14
17bis 18 57 48 bis 49 35 73 13
19bis 20 56 50 34 74 12

21 55 51 33 75bis 76 11
22bis 23 54 52 32 77 10
24bis 25 53 53 31 78bis 79 9

26 52 54 30 80 8
27 bis 28 51 55 29 81 bis 82 7
29bis 30 50 56 28 83bis 84 6

3 49 57 27 85bis 86 5
32 48 58 26 87bis 89 4

33bis 34 47 59bis 60 25 90bis 92 3
35 46 61 24 93bis 98 2

36 bis 37 45 62 23 ab 99 1
38 44 63 22

Die Ermittlung des Ertrags aus Leibrenten,
die vor dem 1.Januar 1955 zu laufen be-
gonnen haben, und aus Renten, deren Dauer
von der Lebenszeit mehrerer Personen oder
einer anderen Person als des Rentenberech-
tigten abhängt, sowie aus Leibrenten, die
auf eine bestimmte Zeit beschränkt sind,
wird durch eine Rechtsverordnung be-
stimmt;

b) Einkünfte aus Zuschüssen und sonstigen
Vorteilen, die als wiederkehrende Bezüge
gewährt werden;

2. Einkünfte aus Spekulationsgeschäftenim Sinn
des $ 23;

3. Einkünfte aus Leistungen, soweit sie weder zu
anderen Einkunftsarten ($ 2 Abs. 3 Ziff. 1
bis 6) noch zu den Einkünften im Sinn der
Ziffer 1 oder 2 gehören, z.B. Einkünfte aus
gelegentlichen Vermittlungen und aus der Ver-
mietung beweglicherGegenstände.SolcheEin-
künfte sind nicht steuerpflichtig,wenn sie we-
niger als 500 Deutsche Mark im Kalenderjahr
betragen haben. Übersteigen die Werbungs-
kosten die Einnahmen, ‚so darf der überstei-
gende Betrag bei Ermittlung des Einkommens
nicht ausgeglichen werden ($ 2 Abs. 2).

$ 23
Spekulationsgeschäfte

(1) Spekulationsgeschäfte ($ 22 Ziff. 2) sind
1. Veräußerungsgeschäfte,bei denender Zeit-

raum zwischen Anschaffung und Veräuße-
rung beträgt:
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a) bei Grundstücken und Rechten, die den
Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstücke unterliegen (z.B. Erb-
baurecht, Erbpachtrecht, Mineralgewin-
nungsrecht), nicht mehr als zwei Jahre,

b) bei anderen Wirtschaftsgütern, insbe-
sondere bei Wertpapieren, nicht mehr
als drei Monate;

2. Veräußerungsgeschäfte, bei denen die Ver-
äußerung der Wirtschaftsgüter früher er-
folgt als der Erwerb.

(2) Außer Ansatz bleiben die Einkünfte aus der
Veräußerung von

1. Schuld- und Rentenverschreibungen von
Schuldnern, die Wohnsitz, Geschäftsleitung
oder Sitz im Inland haben, es sei denn, daß
bei ihnen neben der festen Verzinsung ein
Recht auf Umtausch in Gesellschaftsanteile
(Wandelanleihen) oder eine Zusatzverzin-
sung, die sich nach der Höhe der Gewinn-
ausschüttungdes Schuldners richtet, ein-
geräumt ist oder daß sie von dem Steuer-
pflichtigen im Ausland erworben worden
sind;

2. Forderungen, die in ein inländisches öf-
fentliches Schuldbuch eingetragen sind;

3. Vorzugsaktien der Deutschen Reichsbahn.
(3) Spekulationsgeschäfte liegen nicht vor, wenn

Wirtschaftsgüter veräußert werden, deren Wert bei
Einkünften im Sinn des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6
anzusetzen ist.
(4) Gewinn oder Verlust aus Spekulationsgeschäf-

ten ist der Unterschied zwischen dem Veräußerungs-
preis einerseits und den Anschaffungs- oder Her-
stellungskostenund den Werbungskosten anderer-
seits. Gewinne aus Spekulationsgeschäften bleiben
steuerfrei, wenn der aus Spekulationsgeschäften er-
zielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als
1000 Deutsche Mark betragen hat. Verluste aus
Spekulationsgeschäftendürfen nur bis zur Höhe des
Spekulationsgewinns, den der Steuerpflichtige im
gleichen Kalenderjahr erzielt hat, ausgeglichen wer-
den.

h) Gemeinsame Vorschriften
$24

Zu den Einkünften im Sinn des $ 2 Abs. 3 gehören
auch
1. Entschädigungen,die gewährtworden sind

a) als Ersatz für entgangene oder entgehende
Einnahmen oder

b) für die Aufgabe oder Nichtausübung einer
Tätigkeit, für die Aufgabe einer Gewinnbe-
teiligung oder einer Anwartschaft auf eine
solche;

2. Einkünfte aus einer ehemaligen Tätigkeit im
Sinn des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 4 oder aus
einem früheren Rechtsverhältnis im Sinn des
$ 2 Abs. 3 Ziff. 5 bis 7, und zwar auch dann,
wenn sie dem Steuerpflichtigen als Rechtsnach-
folger zufließen.

II. Veranlagung
$25

Veranlagungszeitraum
(1) Die Einkommensteuerwird nach Ablauf des

Kalenderjahrs (Veranlagungszeitraum) nach dem
Einkommen veranlagt, das der Steuerpflichtigein
diesem Veranlagungszeitraum bezogen hat, soweit
nicht nach $$ 46 und 46a eine Veranlagung unter-
bleibt.

(2) Hat die Steuerpflicht nicht während des vollen
Veranlagungszeitraumsbestanden,so wird daswäh-
rend der Dauer der Steuerpflicht bezogene Einkom-
men zugrundegelegt. In diesemFall kann die Ver-
anlagung bei Wegfall der Steuerpflicht sofort vor-
genommenwerden.

$26
Veranlagung

von nicht dauerndgetrenntlebendenEhegatten
(1) Ehegatten, die beide unbeschränkt steuer-

pflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben und
bei denendieseVoraussetzungenim Veranlagungs-
zeitraum mindestens vier Monate bestanden haben,
werden nach Maßgabe des $ 26a getrennt veran-
lagt. Sie werdennachMaßgabeder Vorschriften der
$8$26b bis 26e zusammen veranlagt, wenn sie es
beantragen.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten für die
Veranlagungszeiträume1949bis 1957.Sie sind an-
zuwenden

1. bei Veranlagungen, die nach dem 30. Juni
1957 erstmals für einen Veranlagungszeit-
raum durchgeführt werden;

2. bei Berichtigungsveranlagungen nach $ 218
Abs.4 und $ 222 Abs.1 Ziff. 1 und 2 der
Reichsabgabenordnung, die nach dem
30. Juni 1957 durchgeführt werden. Wird
bei der Berichtigungsveranlagung die bis-
herigeArt derVeranlagung (getrennteVer-
anlagung oder Zusammenveranlagung der
Ehegatten mit allen Einkünften oder Zu-
sammenveranlagung unter Ausscheiden von
Einkünften eines Ehegatten)nichtbeibehal-
ten, so finden $ 222 Abs.1 Ziff. 1 und 2
und $218 Abs. 4 der Reichsabgabenordnung
mit der Maßgabe Anwendung, daß bei der
Beurteilung, ob neue Tatsachen oder Be-
weismittel vorliegen, die eine höhere oder
eine niedrigere Veranlagung rechtfertigen,
die bisher festgesetzten Steuern mit den
Steuern zu vergleichen sind, die sich er-
gebenwürden, wenn die bisherige Art der
Veranlagung der Ehegatten unter Berück-
sichtigung der neuen Tatsachen oder Be-
weismittel beibehalten würde. Ergibt sich
danach für einen Veranlagungszeitraum,
daß nur solche neuen Tatsachen oder Be-
weismittel vorliegen, die eine höhere Ver-
anlagung rechtfertigen, dann dürfen in den
Berichtigungssteuerbesceiden die in den
bisherigen Steuerbescheiden festgesetzten
Steuerbeträge nicht unterschritten werden;



3. bei erstmals für einen Veranlagungszeit-
raum durchgeführtenVeranlagungen und
bei Berichtigungsveranlagungen nach $ 218
Abs.4 und $ 222 Abs.1 Ziff.1 und 2 der
Reichsabgabenordnung, wenn die Veran-
lagungen vor dem 1. Juli 1957durchgeführt
worden sind, die Steuerbescheideaber am
30.Juni 1957nochnichtrechtskräftigwaren.
Ziffer 2 Satz 2 und 3 findet Anwendung;

4, bei Berichtigungsveranlagungennach den
Absätzen 3 und 4.

(3) Vor dem 1.Juli 1957 erlassene, nach dem
20.Februar 1957rechtskräftiggewordeneSteuerbe-
scheide für die Veranlagungszeiträume 1949 bis
1957,die auf Grund einer erstmaligenVeranlagung
oder einer Berichtigungsveranlagungnach $ 218
Abs.4 oder $ 222 Abs.1 Ziff. 1 und 2 der Reichs-
abgabenordnungergangen sind und auf einer Zu-
sammenveranlagungder Ehegatten beruhen, sind
zu berichtigen,wenn ein Ehegattevor dem 1.No-
vember 1957beim Finanzamt schriftlichoder durch
Erklärung zu Protokoll die getrennteVeranlagung
beantragt:Das gleichegilt für vor dem21.Februar
1957 erlassene Steuerbescheide für die Veran-
lagungszeiträume1949bis 1957,gegen die wegen
der Zusammenveranlagungder Ehegattenform- und
fristgerechtVerfassungsbeschwerdeeingelegt wor-
den ist. Sonstige den zu berichtigendenBescheiden
zugrunde liegende tatsächlicheFeststellungenund
rechtlicheBeurteilungenbleibenmaßgebend.Ist der
Steuerbescheidauf Grund einer Berichtigungsveran-
lagung erlassen, so findet Absatz 2 Ziff. 2 Satz 2

- und 3 sinngemäßAnwendung.

(4) Vor dem 1.Juli 1957erlasseneSteuerbeschei-
de für die Veranlagungszeiträume1949bis 1957,die
auf einer Zusammenveranlagungder Ehegattenbe-
ruhen, können von demFinanzamt berichtigt wer-
den, wenn die Steuerbescheide auf Grund des $ 79
Abs. 2 des Gesetzesüber das Bundesverfassungsge-
richt vom 12.März 1951(Bundesgesetzbl.I S.243)in
der Fassung des Gesetzes zur. Änderung des Ge-
setzes über das Bundesverfassungsgeriht vom
21. Juli 1956 (Bundesgesetzbl.I S.662) nicht mehr
vollstreckbarsind. Absatz3 Satz3 gilt entsprechend.

(5) Die Berichtigung vor dem 21.Februar 1957
rechtskräftiggewordenerSteuerbescheidekann nicht
mit der Begründung verlangt werden, daß $ 26 des
Einkommensteuergesetzesin den vor dem 21.Fe-
bruar 1957angewendeten Fassungen nichtig sei.

(6) Nadı dem20.Februar 1957gezahlteoder bei-
getriebeneBeträge für Steuern, die in einem vor
dem 21. Februar 1957 rechtskräftig gewordenen
Steuerbescheid festgesetzt worden sind, sind auf An-
trag eines Ehegatten insoweit zu erstatten, als die
Steuerbeträge bei einer getrennten Veranlagung der
EhegattennachAbsatz 1 Satz 1 nicht zu entrichten
gewesenwären. Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend.
Der Antrag ist vor dem 1.November 1957beim Fi-
nanzamtschriftlich zu stellen oder zu Protokoll zu
erklären. Das Finanzamt entscheidetüber den An-
trag durchBescheid.
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$ 26a
GetrennteVeranlagung von Ehegatten .

(1) Bei getrennter Veranlagung der Ehegatten
sind jedem Ehegatten die von ihm bezogenen Ein-
künfte zuzurechnen.Einkünfte eines Ehegattensind
nicht allein deshalb zum Teil dem anderen Ehe-
gatten zuzurechnen, weil dieser bei der Erzielung
der Einkünfte mitgewirkt hat. _
(2) Die Sonderausgaben:der Ehegattenmit Aus-

nahmedesAbzugs für den steuerbegünstigtennicht
entnommenen Gewinn und des Verlustabzugs sind,
soweit sie die Summeder für sie mindestensanzu-
setzendenPauschbeträgeübersteigen,im Rahmen
der bei einer Zusammenveranlagungder Ehegatten
mit allen Einkünften in Betracht kommenden Höchst-
beträgeje zur Hälfte bei der Veranlagung des Ehe-
manns und der Ehefrau zu berücksichtigen, wenn
nicht die Ehegatten eine andere Aufteilung bean-
tragen.
(3) Außergewöhnliche Belastungen und Freibe-

träge für besondereFälle nach$ 33a der Einkom-
mensteuergesetze1950und 1951und desEinkom-
mensteuergesetzes1953in Verbindung mit $ 52
Abs. 15sind in Höhe desbei einer Zusammenveran-
lagung der Ehegatten mit allen Einkünften in Be-
tracht kommendenBetrags zu berücksichtigen.Für
die Aufteilung gilt Absatz 2 entsprechend.

$ 26b
ZusammenveranlagungvonEhegatten

Bei der Zusammenveranlagungsind die Einkünfte
der Ehegattenzusammenzurechnen,soweit nicht in
$$ 26c und 26d etwas anderes bestimmt ist.

& 26c
Sondervorschriiten für die ‚Veranlagungszeiträume

1949bis 1954bei der Zusammenveranlagung
Für die Veranlagungszeiträume 1949 bis 1954

scheidenEinkünfte ausnichtselbständigerArbeit der
Ehefrau in einem dem Ehemann fremden Betrieb
bei der Zusammenveranlagungaus,es sei denn,daß
die Ehegattendie Einbeziehungdieser Einkünfte in
die Zusammenveranlagungbeantragen.

$26d
Sondervorschriiten für die Veranlagungszeiträume
. 1955bis 1957bei der Zusammenveranlagung
(1)Für dieVeranlagungszeiträume1955bis 1957

scheidenEinkünfte der Ehefrau aus selbständiger
Arbeit ($2 Abs. 3 Ziff. 3) und nichtselbständigerAr-
beit ($ 2 Abs. 3 Ziff. 4) in einem dem anderen Ehe-
gatten fremdenBetrieb bei der Zusammenveranla-
gung aus.Auf Antrag scheidenstatt dessendie ent-
sprechendenEinkünfte des Ehemanns aus, wenn
diese niedriger sind. Die Ehegatten können inner-
halb einer durch Rechtsverordnung zu bestimmen-
den Frist die Einbeziehung dieser Einkünfte in die
Zusammenveranlagungbeantragen. Durch Rechts-
verordnung wird bestimmt,in welchen Fällen Ein-
künfte ausGewerbebetriebdurc Tätigkeit der Ehe-
frau den Einkünften aus selbständiger Arbeit gleich-
gestellt werden.
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(2) Bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten
für den Veranlagungszeitraum 1957 wird ein Frei-
betrag von 600 Deutsche Mark vom Einkommen ab-
gezogen. Das gilt nicht, wenn Einkünfte eines Ehe-
gatten nach Absatz 1 Satz 1 oder nach der auf Grund
des Absatzes 1 Satz 4 erlassenen Rechtsverordnung
bei der Zusammenveranlagung ausgeschieden wer-
den.

(3) Die Sonderausgabender Ehegatten im Sinn
der $$ 10 und 10b sind, soweit sie die Summe der
für sie mindestens anzusetzenden Pauschbeträge
übersteigen, im Rahmen der bei einer Zusammen-
veranlagung mit allen Einkünften der Ehegatten in
Betracht kommendenHöchstbeträgeje zur Hälfte
bei der Zusammenveranlagung und bei der geson-
derten Veranlagung des Ehegatten mit den aus-
scheidenden Einkünften zu berücksichtigen, wenn
nicht die Ehegatten eine andere Aufteilung bean-
tragen.

(4) Die Anwendung der Vorschriften der $$ 10a
und 10dwird durcheineRechtsverordnunggeregelt.
Dabei kann. Absatz 3 für sinngemäß anwendbar er-
klärt oder es kann bestimmtwerden, daß die Vor-
schriften der $$ 10a und 10d bei der Veranlagung
berücksichtigt werden, bei der die mit dem nicht ent-
nommenen Gewinn oder dem Verlustabzug in wirt-
schaftlihem Zusammenhang stehenden Einkünfte
aus Land- und Forstwirtschaft,aus Gewerbebetrieb
oder aus selbständiger Arbeit veranlagt werden.

(5) Außergewöhnliche Belastungen und Freibe-
träge für besondere Fälle nach $ 33a des Einkom-
mensteuergesetzes 1953 in Verbindung mit $ 52
Abs. 15 sind in Höhe des bei einer Zusammenver-
anlagungmit allen Einkünften der Ehegattenin Be-
tracht kommenden Betrags je zur Hälfte bei der Zu-
sammenveranlagungund bei der gesondertenVer-
anlagung des Ehegatten mit den ausscheidenden
Einkünften zu berücksichtigen,wenn nicht die Ehe-
gatten eine andere Aufteilung beantragen.

8 26e
Antrag auf Zusammenveranlagung

Der Antrag auf Zusammenveranlagung ist von
beiden Ehegatten beim Finanzamt schriftlich zu
stellen oder zu Protokoll zu erklären. Ist einer der
Ehegatten aus zwingenden Gründen zur Abgabe
einer Erklärung nicht in der Lage, so kann das
Finanzamt die Erklärung des anderen Ehegatten als
ausreichendansehen.

$ 27
Haushaltsbesteuerung: Kinder

(1) Der Haushaltsvorstand und seine Kinder, für
die ihm Kinderermäßigungnach $ 32 Abs.4 Ziff. 2
zusteht, werden zusammen veranlagt, solange er
und die Kinder unbeschränktsteuerpflichtigsind.

(2) Bei der Zusammenveranlagung sind die Ein-
künfte des Haushaltsvorstands und der Kinder zu-
sammenzurechnen.

(3) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ($ 2
Abs. 3 Ziff. 4), die Kinder auf Grund eines früheren,
gegenwärtigen oder zukünftigen Arbeitsverhält-
nisses aus einem dem Haushaltsvorstand fremden
Betrieb beziehen, scheiden bei der Zusammenveran-
lagung aus.

$&28
Besteuerung bei fortgesetzter Gütergemeinschaft
Bei fortgesetzter Gütergemeinschaft gelten Ein-

künfte, die in das Gesamtgutfallen, als Einkünfte
des überlebenden Ehegatten, wenn dieser unbe-
schränkt steuerpflichtig ist.

$ 29
Durchschnittsätze

(1) Durchschnittsätze können durch Rechtsverord-
nung aufgestellt werden

1. für die Ermittlung des Gewinns aus Land-
und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb
oder aus selbständigerArbeit;

2. für die Ermittlung des Überschusses der
Einnahmen über die Werbungskosten bei
Vermietung und Verpachtung.

(2) Die aufgestellten Durchschnittsätze sind zu-
grunde zu legen

1. der Gewinnermittlung,wenn
a) der Steuerpflichtigenicht zur Führung

von Büchern verpflichtet ist,
b) ordnungsmäßige Bücher nicht geführt

werden oder die Bücher sachlicheUn-
richtigkeit vermuten lassen und

c) der Umsatz die durchRechtsverordnung
zu bestimmende Grenze nicht übersteigt;

2. der Ermittlung der Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung, wenn die Werbungs-
kosten nicht ordnungsmäßig aufgezeichnet
werden oder die Aufzeichnungensachliche
Unrichtigkeit vermuten lassen.

(3) Der Nutzungswert der Wohnung im eigenen
Haus kann in einem Hundertsatz des zuletzt fest-
gestellten Einheitswerts des Grundstücks bemessen
werden.
(4) Der Steuerpflichtige kann nicht einwenden,

daß die Durchschnittsätzezu hoch festgesetztseien.

$ 30
Besteuerung bei Auslandsbeziehungen

Die Oberfinanzdirektion! kann bei Einkünften
aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb
oder aus selbständiger Arbeit ohne Rücksicht auf
das ausgewiesene Ergebnis die Einkommensteuer in
einem Pauschbetrag festsetzen, wenn besondere un-
mittelbare oder mittelbare wirtschaftliche Beziehun-
gen des Betriebs zu einer Person, die im Inland ent-
weder nicht oder nur beschränktsteuerpflichtigist,
eine Gewinnminderung ermöglichen. Die Oberfinanz-
direktion‘! entscheidetnach ihrem Ermessen.
1) Im Land Berlin: Das Landesfinanzamt Berlin
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Pauschbesteuerung

(1) Bei Personen, die durch Zuzug aus dem Aus-
land unbeschränkt steuerpflichtig werden, können
die obersten Finanzbehörden der Länder mit Zu-
stimmung des Bundesministers der Finanzen die
Einkommensteuer bis zur Dauer von zehn Jahren
seit Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht
in einem Pauschbetrag festsetzen.

(2) Die Besteuerung der Auslandsbeamten kann
durch Rechtsverordnung abweichend von den all-
gemeinenVorschriften geregelt werden.

IV. Tarif
8 32

Steuerklassen
(1) Die zu veranlagende Einkommensteuer bemißt

sich nach der Anlage 1 zu diesem Gesetz (Einkom-
mensteuertabelle)". Dabei gilt vorbehaltlich der
$$ 32a und 32b das Folgende:
(2) Steuerklasse I

1. In die Steuerklasse I fallen die Personen,
die weder zu Beginn des Veranlagungszeit-
raums noch mindestens vier Monate in
diesem Veranlagungszeitraum verheiratet
waren.

2. In die Steuerklasse I gehören nicht die Per-
sonen, die in eine der unten aufgezählten
Steuerklassen II und III fallen.

(3) Steuerklasse I
In die Steuerklasse II fallen folgende Personen,
soweit sie nicht zur Steuerklasse III gehören:

1. Personen, die zu Beginn des Veranlagungs-
zeitraums oder mehr als vier Monate in
diesem Veranlagungszeitraum verheiratet
waren.

2. Unverheiratete Personen, die mindestens
vier Monate vor dem Ende des Veran-
lagungszeitraumsdas 55.Lebensjahr voll-
endet haben. "

(4) Steuerklasse III
1. In die Steuerklasse III fallen die Personen,

denen Kinderermäßigung zusteht (Ziffer 2)
oder auf Antrag gewährt wird (Ziffer 3).

2. Kinderermäßigung steht dem Steuerpflich-
tigen für Kinder zu, die im Veranlagungs-
zeitraum mindestens vier Monate das
18.Lebensjahr noch nicht vollendet hatten.

3. Kinderermäßigung wird dem Steuerpflich-
tigen auf Antrag gewährt für Kinder, die
im Veranlagungszeitraum mindestens vier
Monate das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hatten und während dieser Zeit auf
Kosten des Steuerpflichtigen unterhalten
und für einen Beruf ausgebildet worden
sind.

1) Hier nicht abgedruckt.
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4. Kinder im Sinn der Ziffern 2 und 3 sind
a) eheliche Kinder,
b) eheliche Stiefkinder,
c) für ehelicherklärte Kinder,
d) Adoptivkinder,
e) uneheliche Kinder (jedoch nur im Ver-
° hältnis zur leiblichen Mutter),
f) Pflegekinder.

$ 32a
Steuerklassen bei getrennter Veranlagung

von Ehegatten nach $ 26a
Ehegatten, die nach $ 26a getrennt veranlagt wer-

den, fallen in die Steuerklasse I. Liegen die Voraus-
setzungen des $ .32 Abs. 4 Ziff. 2 bis 4 (Kinder-
ermäßigung) vor, so werden für die in Betracht
kommenden Kinder Freibeträge abgezogen, deren
Höhe sich aus der Anweisung am Schluß der für
den jeweiligen Veranlagungszeitraum geltenden
Einkommensteuertabelle ergibt. Die Freibeträge
sind bei der Veranlagung jedes Ehegatten zur Hälfte
abzuziehen, soweit nicht ein Kinderfreibetrag nur
einem Ehegatten zusteht oder zu gewähren ist.

$ 32b
Steuerklassen beim Ausscheiden von Einkünften

aus der Zusammenveranlagung
(1) Ein Ehegattefällt mit den Einkünften,die nach

$ 26d aus der Zusammenveranlagung ausscheiden,
in die Steuerklasse I.
(2) Für die Veranlagungszeiträume1955bis 1957

wird auf Antrag der Ehegatten derjenige, der nach
Absatz 1 in die Steuerklasse I fällt, mit den in Ab-
satz 1 bezeichnetenEinkünften nach der Steuer-
klasse, die nach $ 32 maßgebend ist, besteuert; in
diesemFall werden die Ehegattenmit allen anderen
Einkünften nach Steuerklasse I besteuert.

$ 32c
Altersfreibetrag

Für die Veranlagungszeiträume 1955 bis 1957
wird bei Personen, die nach $ 32 Abs. 3 Ziff. 1,Abs. 4
in die Steuerklasse II oder III fallen, für jeden
Veranlagungszeitraum ein Betrag von 720 Deutsche
Mark vom Einkommen abgezogen (Altersfreibetrag),
wenn diese Personen mindestens vier Monate vor
dem Ende des Veranlagungszeitraums das 70. Le-
bensjahr vollendet haben. Bei Ehegatten,die nach
$$ 26b, 26d veranlagt werden, wird nur ein Alters-
freibetrag gewährt; es genügt, daß ein Ehegatte
das70.Lebensjahrvollendet hat.Werden Ehegatten
nach $ 26a getrennt veranlagt, so wird bei dem-
jenigen Ehegatten,der mindestensvier Monate vor
dem Ende des Veranlagungszeitraums das 70.Le-
bensjahr vollendet hat, ein Betrag von 360 Deutsche
Mark vom Einkommen abgezogen. Im Veranlagungs-
zeitraum 1957 wird bei Personen, die nach $ 32
Abs.3 Ziff.2 in die SteuerklasseII fallen und min-
destens vier Monate vor dem Ende des Veran-
lagungszeitraums das 70. Lebensjahr vollendet
haben, ein Altersfreibetrag von 360 Deutsche Mark
gewährt.
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$&33
Außergewöhnliche Belastungen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangs-
läufig größere Aufwendungen als der überwiegen-
den Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Ein-
kommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhält-
nisse und gleichen Familienstands (außergewöhn-
liche Belastung), so wird auf Antrag die Einkom-
mensteuerdadurchermäßigt,daß der Teil der Auf-
wendungen, der die dem Steuerpflichtigen zumut-
bare Eigenbelastung übersteigt, vom Einkommen
abgezogen wird. Die Höhe der zumutbaren Eigen-
belastung ist nach der Höhe des Einkommens und
nach dem Familienstand zu staffeln; das Nähere
wird durch Rechtsverordnung bestimmt.

(2) Aufwendungen erwachsen dem Steuerpflich-
tigen zwangsläufig, wenn er sich ihnen aus recht-
lichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht
entziehen kann und soweit die Aufwendungen den
Umständennach notwendig sind und einen ange-
messenen Betrag nicht übersteigen. Aufwendungen,
die zu den Betriebsausgaben,Werbungskostenoder
Sonderausgaben gehören, bleiben dabei außer Be-
tracht.

$ 33a
AußergewöhnlicheBelastung

in besonderenFällen
{1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangs-

läufig ($ 33 Abs.2) Aufwendungen für den Unter-
halt und eine etwaige Berufsausbildung von Per-
sonen, für die der SteuerpflichtigeKinderermäßi-
gung nicht erhält, so wird auf Antrag die Einkom-
mensteuer dadurch ermäßigt, daß die Aufwendun-
gen, höchstens jedoch ein Betrag von 900 Deutsche
Mark im Kalenderjahr für jede unterhaltene Person,
vom Einkommen abgezogen werden. Voraussetzung
ist, daß die unterhaltene Person kein oder nur ein
geringes Vermögen besitzt. Hat die unterhaltene
Person andere Einkünfte oder Bezüge, die zur Be-
streitung des Unterhalts bestimmt oder geeignet
sind, so vermindert sich der Betrag von 900Deutsche
Mark um den Betrag, um den diese Einkünfte und
Bezüge den Betrag von 480 Deutsche Mark über-
steigen. Werden die Aufwendungen für eine unter-
haltene Person von mehreren Steuerpflichtigen ge-
tragen,so wird bei jedemder Teil des sichhiernach
ergebenden Betrags abgezogen, der seinem Anteil
am Gesamtbetrag der Leistungen entspricht.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 erhöht sich auf

Antrag der Betrag von 900 Deutsche Mark um 720
Deutsche Mark im Kalenderjahr, wenn dem Steuer-
pflichtigen für die auswärtige Unterbringung einer
in der Berufsausbildung befindlichen unterhaltenen
Person Aufwendungen erwachsen. Absatz 1 Satz 4
ist entsprechend anzuwenden. Für ein Kind, für das
der Steuerpflichtige Kinderermäßigung erhält, wird
auf Antrag ein Betrag von 720 Deutsche Mark vom
Einkommen abgezogen, wenn im übrigen die Vor-
aussetzungen des Satzes 1 vorliegen.
(3) Erwachsen einem SteuerpflichtigenAufwen-

dungendurchdie BeschäftigungeinerHausgehilfin,
so wird auf Antrag die Einkommensteuerdadurch

ermäßigt,daß die Aufwendungen,höchstensjedoch
ein Betrag von 720 Deutsche Mark imKalenderjahr,
vom Einkommenabgezogenwerden, wenn

1. zum Haushalt des Steuerpflichtigenmin-
destensdrei Kinder gehören,die das 18.Le-
bensjahr noch nicht vollendet baben, oder

2. zum Haushalt des Steuerpflichtigenmin-
destens zwei Kinder gehören, die das
18.Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
und
a) der Steuerpflichtige verheiratet ist, von

seinem Ehegatten nicht dauernd ge-
trennt lebt und beide Ehegatten er-
werbstätig sind, oder

b) der Steuerpflichtigeunverheiratet und
erwerbstätig ist,

oder

3. der Steuerpflichtigeoder sein nicht dauernd
getrennt lebender Ehegatte das 60. Lebens-
jahr vollendet hat
oder

4. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd
getrennt lebender Ehegatte oder ein zu
seinem Haushalt gehöriges Kind oder eine
anderezu seinemHaushalt gehörigeunter-
haltene Person, für die eine Ermäßigung
nach Absatz 1 gewährt wird, nicht nur voTr-
übergehendkörperlich hilflos oder schwer
körperbeschädigtist oder die Beschäftigung
einer Hausgehilfin wegen Krankheit einer
der genanntenPersonenerforderlich ist.

Eine Steuerermäßigungfür mehr als. eineHaus-
gehilfin steht dem Steuerpflichtigen nur zu, wenn
zu seinem Haushalt mindestens fünf Kinder ge-
hören, die das 18.Lebensjahr noch nicht vollendet
haben.
(4) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die

in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzun-
gen nicht vorgelegen haben, ermäßigen sich die in
denAbsätzen 1und 2 bezeichnetenBeträgevon 900
Deutsche Mark und die in den Absätzen 2 und 3
bezeichnetenBeträge von 720 DeutscheMark um
je ein Zwölftel.
(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 und der

Absätze 2 und 3 kann wegen der in diesen Vor-
schriften bezeichnetenAufwendungen der Steuer-
pflichtige eine Steuerermäßigung nach $ 33 nicht in
Anspruch nehmen.
(6) Wegen der außergewöhnlichenBelastungen

von körperbeschädigtenPersonen,denenauf Grund
gesetzlicher Vorschriften Beschädigtenversorgung
zusteht,sind durchRechtsverordnungPauschbeträge
festzusetzen. Diese sind nach dem Grad derMin-
derungder Erwerbsfähigkeitzu staffeln.In die
pauschale Festsetzung können auch die diesen Per-
sonen wegen ihrer Körperbeschädigung erwachsen-
den Werbungskosten und Sonderausgabeneinbe-
zogenwerden. Die Regelungkann auchauf andere
Gruppen von ähnlichenFällen ausgedehntwerden,
soweit bei diesen übersichtlicheVerhältnisse ge-
geben sind, die eine einheitliche Beurteilung er-
möglichen.



5 34
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften
(1) Übersteigt das Einkommen 6000 Deutsche

Mark und sind darin außerordentliche Einkünfte
enthalten, so ist auf Antrag die Einkommensteuer
für die außerordentlichen Einkünfte auf 10 bis 30
vom Hundert der außerordentlichen Einkünfte zu
bemessen. Auf die anderen Einkünfte ist die Ein-
kommensteuertabelle anzuwenden.

(2) Als außerordentliche Einkünfte im Sinn des
Absatzes 1 kommen nur in Betracht

1. Veräußerungsgewinne im Sinn der $$ 14,
16, 17, 17a und 18 Abs. 3;

2. Entschädigungenim Sinn des $ 24 Ziff. 1;
3. Zinsen, die nach $$&14, 34 und 43 des

Gesetzes über die Ablösung öffentlicher
Anleihen vom 16. Juli 1925 (Reichsgesetz-
blatt 1 S. 137)in der Fassung des Gesetzes
zur Änderung und Ergänzung von Vor-
schriftenauf demGebiet des Finanzwesens
vom 23. März 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 232)
bei der Einlösung von Auslosungsrechten
bezogen werden.

(3) Einkünfte, die die Entlohnung für eine Tätigkeit
darstellen, die sich über mehrere Jahre erstreckt,
unterliegen der Einkommensteuer zu den gewöhn-
lichen Steuersätzen. Zum Zweck der Einkommen-
steuerveranlagung können diese Einkünfte auf die
Jahre verteilt werden, in deren Verlauf sie erzielt
wurden, und als Einkünfte eines jeden dieser Jahre
angesehen werden, vorausgesetzt, daß die Gesamt-
verteilung drei Jahre nicht überschreitet.

(4) Die Steuersätze nach Absatz 1 sind auf Antrag
bei Steuerpflichtigenmit Einkünften aus nichtselb-
ständigerArbeit oder aus selbständigerArbeit, die
aus einer Berufstätigkeit im Sinn des $ 18 Abs. 1
Ziff. 1 bezogen werden, auf Nebeneinkünfte aus
wissenschaftlicher, künstlerischer. oder schriftstelle-
rischer Tätigkeit unter folgenden Voraussetzungen
anzuwenden:

1. Die Einkünfte ausnichtselbständigerArbeit
oder die Einkünfte aus der Berufstätigkeit
müssen die übrigen Einkünfte überwiegen;

2. die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künst-
lerischer oder schriftstellerischer Tätigkeit
dürfen nicht zu den Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit gehören und müssen
von den Einkünften aus der Berufstätigkeit
abgrenzbar sein.

Die Steuersätze nach Absatz 1 sind in diesen Fällen
auf die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künstleri-
scher oder schriftstellerischer Tätigkeit anzuwenden,
die 50 vom Hundert der Einkünfte aus nichtselbstän-
diger Arbeit oder aus der Berufstätigkeit nicht über-
steigen.

$ 34a
Steuerireiheit

bestimmter Zuschläge zum Arbeitslohn
Die gesetzlichen oder tariflichen Zuschläge für

Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sind steuer-
frei, wenn der Arbeitslohn insgesamt 15000 Deut-
sche Mark im Kalenderjahr nicht übersteigt.
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$ 34b
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

aus Forstwirtschaft
(1) Wird ein Bestandsvergleich für das stehende

Holz nicht vorgenommen,so sind auf Antrag die
ermäßigten Steuersätze dieser Vorschrift auf Ein-
künfte aus den folgenden Holznutzungsartenanzu-
wenden:

1. AußerordentlicheHolznutzungen.Das sind
Nutzungen, die außerhalb des festgesetzten
Nutzungssatzes (Absatz 4 Ziff.1) anfallen,
wenn sie aus wirtschaftlichen Gründen er-
folgt sind. Bei der Bemessungist die außer-
ordentliche Nutzung des laufenden Wirt-
schaftsjahrs um die in den letzten drei
Wirtschaftsjahren eingesparten Nutzungen
(nachgeholte Nutzungen) zu kürzen. Außer-
ordentlihe Nutzungen und nachgeholte
Nutzungen liegen nur insoweit vor, als die
um die Holznutzungen infolge höherer Ge-
walt (Ziffer 2) verminderteGesamtnutzung
den Nutzungssatz übersteigt;

2. Holznutzungen infolge höherer Gewalt
(Kalamitätsnutzungen).Das sind Nutzun-
gen, die durch Eis-, Schnee-, Windbruch
oder Windwurf, Erdbeben, Bergrutsch, In-
sektenfraß, Brand oder ein anderes Natur-
ereignis, das in seinen Folgen den ange-
führten ‘Ereignissen gleichkommt, verur-
sachtwerden. Zu diesen rechnennicht die
Schäden, die in der Forstwirtschaft regel-
mäßigentstehen.

(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus den ein-
zelnenHolznutzungsartensind

1. die persönlichen und sachlichen Verwal-
tungskosten,Grundsteuer und Zwangsbei-
träge, soweit sie zu den festen Betriebsaus-
gaben gehören, bei den Einnahmen aus
ordentlichen Holznutzungen und Holznut-
zungen infolge höherer Gewalt, die inner-
halb des Nutzungssatzes (Absatz 4 Ziff. 1)
anfallen, zu berücksichtigen. Sie sind ent-
sprechend der Höhe der Einnahmen aus den
bezeichneten Holznutzungen auf diese zu
verteilen;

2. die anderen Betriebsausgaben entsprechend
der Höhe der Einnahmen aus allen Holz-
nutzungsarten auf diese zu verteilen.

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich
1. bei Einkünften aus außerordentlichen Holz-

nutzungen im Sinn des Absatzes 1 Ziff.1
nach den Steuersätzen des $ 34 Abs.1
Satz 1;

2. bei Einkünften aus nachgeholten Nutzun-
gen im Sinn desAbsatzes1Ziff. 1nachdem
durchschnittlichenSteuersatz, der sich bei
Anwendung der Einkommensteuertabelle
auf das Einkommen ohne Berücksichtigung
der Einkünfte aus außerordentlichenHolz-
nutzungen, nachgeholten Nutzungen und
Holznutzungen infolge höherer Gewalt er-
gibt, mindestens jedoch auf 10 vom Hun-
dert der Einkünfte aus nachgeholtenNut-
zungen;
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3. bei Einkünften aus Holznutzungen infolge
höherer Gewalt im Sinn des Absatzes 1
Ziff. 2,
a) soweit sie im Rahmen des Nutzungssat-

zes (Absalz A Ziff. 1) anfallen, nach den
Steuersälzen der Ziffer 1,

b) soweit sie den Nutzungssatz überstei-
gen, nach den halben Steuersätzen der
Ziffer 1.

(4) Die Steuersätze des Absatzes 3 sind nur unter
den folgenden Voraussetzungen anzuwenden:

1. Auf Grund eines amtlich anerkannten Be-
triebsgutachtens oder durch ein Betriebs-
werk muß periodisch für zehn Jahre ein
Nutzungssatz festgesetzt sein. Dieser muß
den Nutzungen entsprechen, die unter Be-
rücksichtigung der vollen jährlichen Er-
tragsfähigkeit des Waldes in Festmetern
nachhaltig erzielbar sind;

schiedenen Nutzungen müssen mengenmä-
Big nachgewiesenwerden;

3. wenn eine gesetzliche Verpflichtung be-
steht, Bücher zu führen, müssen diese ord-
nungsmäßig geführt werden;

4. Schäden infolge höherer Gewalt müssen
unverzüglich nach Feststellung des Scha-
densfalls dem zuständigen Finanzamtmit-
geteilt werden.

8 34c
Steuerermäßigung bei ausländischen Einkünften
(1) Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die mit

ihren aus einem ausländischen Staat stammenden
Einkünften in diesem Staat zu einer der deutschen
EinkommensteuerentsprechendenSteuer herange-
zogen werden, ist die festgesetzte und gezahlte
ausländische Steuer auf die deutsche Einkommen-
steuer anzurechnen, die auf die Einkünfte aus die-
sem Staat entfällt. Die auf diese ausländischen Ein-
künfte entfallende deutsche Einkommensteuer ist in
der Weise zu ermitteln, daß die sich bei der Veran-
lagung des Einkommens (einschließlich der auslän-
dischen Einkünfte) ergebende deutsche Einkommen-
steuer im Verhältnis dieser ausländischen Einkünfte
zum Gesamtbetragder Einkünfte aufgeteilt wird.
Die ausländischen Steuern sind nur insoweit anzu-
rechnen,als sie auf die im Veranlagungszeitraum
bezogenenEinkünfte entfallen.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Ein-
künfte aus einem ausländischen Staat stammen, mit
demein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerungbesteht.
(3) Die oberstenFinanzbehördender Länder kön-

nen mit Zustimmung des Bundesministers der Finan-
zen die auf ausländische Einkünfte entfallende
deutsche Einkommensteuer ganz oder zum Teil er-
lassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn
es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig
ist oder die Anwendung des Absatzes 1 besonders
schwierig ist.

(4) Absatz 1 ist auf unbeschränkt Steuerpflichtige,
die Angehörige eines fremden Staates sind, nur an-
zuwenden,wenn dieser Staat den deutschenStaats-
angehörigen, die in seinem Gebiet ihren Wohnsitz
haben, eine der Regelung des Absatzes 1 entspre-
chende Steuervergünstigung gewährt.

(5) Durch Rechtsverordnung können Vorschriften
erlassen werden über

1. den Begriff der ausländischenEinkünfte,
2. die Anrechnung ausländischer Steuern,

wenn die ausländischen Einkünfte aus meh-
reren fremden Staaten stammen,

3. den Nachweis über die Höhe der festge-
setzten und gezahlten ausländischen Steu-
ern,

4. die BerücksichtigungausländischerSteuern,
die nachträglicherhobenoderzurückgezahlt
werden,

5. die Anrechnung ausländischer Steuern,
wenn ein Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung besteht, jedoch trotz
dieses Abkommens eine Doppelbesteuerung
bestehenbleibt und

6. den Abzug ausländischer Steuern vom Ein-
kommen, die nicht unter Absatz 1 fallen,
vom Gesamtbetragder Einkünfte.

V. Entrichtung der Steuer
1.Vorauszahlungen

$&35
Bemessungund Entrichtung der Vorauszahlungen

(1) Der Steuerpflichtige hat am 10.März, 10. Juni,
10.September und 10.Dezember Vorauszahlungen
zu entrichten.

(2) Die Vorauszahlungen bemessen sich grund-
sätzlich nach der Steuer, die sich nach Anrechnung
der Steuerabzugsbeträge ($ 47 Abs. 1 Ziff. 2) bei der
letzten Veranlagung ergeben hat. Das Finanzamt
kann die Vorauszahlungender Steueranpassen,die
sich für den laufenden Veranlagungszeitraum VOT-
aussichtlich ergeben wird.

88 36 und 37
(gestrichen)

2. Steuerabzug vom Arbeitslohn
(Lohnsteuer)

8 38
Entrichtungder Lohnsieuer

(1) Bei Einkünften aus nichtselbständigerArbeit
wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Ar-
beitslohn erhoben (Lohnsteuer). Der Arbeitgeber
hat die Lohnsteuer für den Arbeitnehmer bei jeder
Lohnzahlung einzubehalten und an das Finanzamt
abzuführen.

(2) Wenn der Arbeitslohn ganz oder teilweise
aus Sachbezügen($ 8) bestehtund der Barlohn zur
Deckung der Lohnsteuer nicht ausreicht, so hat der
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber den zur Deckung



der Lohnsteuer erforderlichen Betrag zu zahlen.
Unterläßt das der Arbeitnehmer, so hat der Arbeit-
geber einen entsprechenden Teil der Sachbezüge
nach seinem Ermessen zurückzubehalten und die
Lohnsteuer abzuführen.

(3) Der Arbeitnehmer ist beim Steuerabzug vom
Arbeitslohn (Lohnsteuer) Steuerschuldner. Der Ar-
beitgeber haftet aber für die Einbehaltung und
Abführung der Lohnsteuer, Der Arbeitnehmer
(Steuerschuldner) wird nur in Anspruch genommen,

1. wenn der Arbeitgeber den Arbeitslohn
nicht vorschriftsmäßig gekürzt hat oder

2. wenn der Arbeitnehmer weiß, daß der Ar-
beitgeber die einbehaltene Lohnsteuer nicht
vorschriftsmäßig abgeführt hat, und dies

oder \
ihm aus-

seine
lassen,

3, wenn der Arbeitnehmer eine
drücklich auferlegte Verpflichtung,
Lohnsteuerkarte berichtigen zu
nicht erfüllt.

$ 39
Bemessung der Lohnsteuer

{1) Die Lohnsteuer bemißt sich nach der Anlage 2
zu diesemGesetz (Jahreslohnsteuertabelle)”.Wird
der Arbeitslohn für einen monatlichen Zeitraum ge-
zahlt, so betragen die Lohnstufen und die Lohn-
steuer ein Zwölftel des Jahresbetrags. Wird der
Arbeitslohn für einen anderen als monatlichen Zeit-
raum gezahlt, so betragen die Lohnstufen und die
Lohnsteuer Bruchteile der Beträge der Lohnsteuer-
tabelle für monatliche Lohnzahlung, und zwar
für nicht mehr als vier Arbeitsstunden, aber nicht
mehrals einenhalbenArbeitstag"se,
für mehr als vier Arbeitsstunden, aber nicht mehr
als einen Arbeitstag "ss,
für volle Arbeitswochen es,

Für die Anwendung der Lohnsteuertabelle gilt das
Folgende:
(2) Steuerklasse I

1. In die Steuerklasse I fallen die Arbeit-
nehmer, die nicht verheiratet sind.

2. Unter Ziffer 1 fallen nicht
a) Arbeitnehmer, denen Kinderermäßigung

zusteht (Absatz 4 Ziff.2) oder auf An-
trag gewährt wird (Absatz 4 Ziff. 3),

b) unverheiratete Arbeitnehmer, die das
55. Lebensjahr vollendet haben (Ab-
satz3 Ziff. 2).

(3) Steuerklasse II
In die Steuerklasse II fallen, soweit sie nicht zur
Steuerklasse III gehören:

1. die Arbeitnehmer, die verheiratet sind,
2. unverheiratete Arbeitnehmer, die das 55.

Lebensjahr vollendet haben.
(4) Steuerklasse III

1. In die Steuerklasse IIT fallen die Arbeit-
nehmer, denen Kinderermäßigung zusteht
(Ziffer 2) oder auf Antrag gewährt wird
(Ziffer 3).

1) Hier nicht abgedruckt.
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2. DemArbeitnehmerstehtKinderermäßigung
zu für Kinder, die das 18.Lebensjahr noch
nicht vollendet haben.

3. Dem Arbeitnehmer wird auf Antrag Kin-
derermäßigung gewährt für Kinder, die auf
Kosten desArbeitnehmersunterhaltenund
für einen Beruf ausgebildet werden und
das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben.

4. Kinder im Sinn der Ziffern 2 und 3 sind:
a) ehelicheKinder,
b) eheliche Stiefkinder,
) für ehelich erklärte Kinder,
d) Adoptivkinder,
) unehelicheKinder (jedochnur im Ver-
hältnis zur leiblichen Mutter),

f) Pflegekinder.
(5) Für die Eintragung der Steuerklasse und der

Zahl der Kinder bei Ausschreibungder Lohnsteuer-
karte ($42) sind die Verhältnisse zu Beginn des
Kalenderjahrs maßgebend, für das die Lohnsteuer-
karte ausgeschrieben wird, Treten bei einem Arbeit-
nehmer die Voraussetzungen für eine ihm günsti-
gere Steuerklasse ein oder erhöht sich die Zahl der
bei der Steuerklasse III zu berücksichtigendenPer-
sonen,so ist auf Antrag die Lohnsteuerkartezu er-
gänzen. Die Ergänzung ist erst bei der Lohnzahlung
zu berücksichtigen, bei der die ergänzte Lohnsteuer-
karte vorgelegt wird.

(6) Die Höhe und die Berechnung der Lohnsteuer
werden in folgenden Fällen durch Rechtsverord-
nung bestimmt:

1. wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber
keine Lohnsteuerkarte ($42) vorlegt;

2. wenn der Arbeitnehmer in mehreren
Dienstverhältnissen gleichzeitig steht;

3. wenn die Ehefrau, die nicht dauernd vom
Ehemann getrennt lebt, in einem Dienst-
verhältnis steht;

4. wenn ein Zeitraum, für den der Arbeits-
lohn gezahlt wird, nicht festgestellt wer-
den kann;

5. wenn die im Laufe des Kalenderjahrs ein-
behalteneLohnsteuer die auf den Arbeits-
lohn des Kalenderjahrs nach der Jahres-
lohnsteuertabelle entfallende Lohnsteuer
übersteigt (Lohnsteuer-Jahresausgleich).

8 39a
Steuerabzug vom Arbeitslohn bei Ehegalten

(1) Vom Jahresarbeitsiohn des Ehemanns wird
für das Kalenderjahr 1957vor Anwendung der Jah-
reslohnsteuertabelle($39Abs. 1)ein Freibetragvon
600 Deutsche Mark abgezogen, wenn die Ehegatten
beide unbeschränkt steuerpflichtig sind und nicht
dauernd getrennt leben und die Ehefrau keine Ein-
künfte bezieht, die der Besteuerung unterliegen. Be-
ziehen Ehegatten, die beide unbeschränkt steuer-
pflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben, im
Kalenderjahr 1957 außer Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit der Ehefrau keine Einkünfte, die
der Besteuerung unterliegen, so wird der Freibetrag
vom Arbeitslohn der Ehefrau abgezogen.
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(2) Das Verfahren zur Gewährung des in Absatz 1
bezeichnetenFreibetrags wird durch Rechtsverord-
nung geregelt. In dieser Rechtsverordnung kann
auch bestimmt werden, daß eine besondere Jahres-
lohnsteuertabelle aufgestellt wird, bei der in den
Steuerklassen II und III der in Absatz 1 bezeichnete
Freibetrag berücksichtigt wird. Es ist sicherzustellen,
daß sich bei Arbeitnehmern, bei denen die Voraus-
setzungenfür den Abzug des Freibetrags nicht ge-
geben sind, der Freibetrag bei der Erhebung der
Lohnsteuer nicht auswirkt. Zu diesem Zweck kann
bestimmt werden, daß auf der Lohnsteuerkarte des
Ehemanns oder der Ehefrau ein vor Anwendung der
Jahreslohnsteuertabelle dem Arbeitslohn hinzuzu-
rechnender Betrag eingetragen wird.

(3) Ehefrauen werden, abweichend von $ 39, beim
Steuerabzug vom Arbeitslohn nach Steuerklasse I
besteuert. Auf Antrag der Ehegatten wird die Ehe-
frau mit ihrem Arbeitslohn nach der Steuerklasse,
die nach $ 39 Abs. 3 bis 5 maßgebend ist, besteuert.
In diesem Fall wird der Ehemann nach Steuerklasse I
besteuert. Das Verfahren wird durch Rechtsverord-
nung geregelt. Durch Rechtsverordnung kann auch
zugelassen werden, daß Ehefrauen auf Antrag mit
ihrem Arbeitsiohn nach der Steuerklasse, die nach
$ 39 Abs. 3 bis 5 maßgebend ist, besteuert werden,
wenn die Voraussetzungen des $ 26 Abs. 1 Satz 1
nicht gegeben sind oder wenn damit eine höhere
Besteuerung als bei einer Zusammenveranlagung
der Ehegatten mit allen Einkünften vermieden wird.
Im letzteren Fall kann dabei auch die Nachforde-
rung einer etwaigen Mehrsteuer geregelt werden.
Die Sätze 1 bis 6 gelten für laufenden Arbeitslohn,
der für Lohnzahlungszeiträumegezahlt wird, die
nach dem 31. Dezember 1954 enden und vor dem
1. Januar 1958beginnen, bei sonstigen, insbesondere
einmaligen Bezügen für den Arbeitslohn, der der
Ehefrau nach dem 31.Dezember 1954 und vor dem
1. Januar 1958 zufließt.

$ 40
Bemessung der Lohnsteuer nach Vomhundertsätzen

(1) Zum Zweck der Vereinfachung des Verfahrens
kann durch Rechtsverordnung

1. angeordnet werden, daß sich die Lohnsteuer
für sonstige, insbesondere einmalige Bezüge
(z.B. Tantiemen, Gratifikationen), die der
Arbeitnehmer neben dem laufenden Ar-
beitslohn erhält, nach Vomhundertsätzen
(Pauschsteuersätzen) der sonstigen Bezüge
bemißt. Dabei sind die Vomhundertsätze
unter Berücksichtigung der Vorschriften des
$ 39 nach der Höhe des voraussichtlichen
Jahresarbeitslohns und dem Familienstand
zu staffeln;

2. zugelassen werden, daß auf Antrag des Ar-
beitgebers bei bestimmten sonstigen, ins-
besondere einmaligen Bezügen, die der Ar-
beitgeber in einer größeren Zahl von Fällen
gewährt, die Lohnsteuer nach einem Vom-
hundertsatz (Pauschsteuersatz) erhoben
wird, der sich für diese Bezüge unter Be-
rücksichtigung der Vorschriften des $ 39 im
Durchschnitt ergibt. Voraussetzung ist, daß
der Arbeitgeber die Lohnsteuer übernimmt.

Die bezeichneten Bezüge und die davon er-
hobene Lohnsteuer bleiben bei einer Ver-
anlagung zur Einkommensteuer und beim
Lohnsteuer-Jahresausgleich außer Betracht.

(2) Das Finanzamt kann zulassen, daß die Lohn-
steuer nach einemunter Berücksichtigungder Vor-
schriften des $ 39 zu ermittelnden Vomhundertsatz
(Pauschsteuersatz) erhoben wird,

1. wenn in anderen als den in Absatz 1 Ziff. 2
bezeichneten Fällen von einem Arbeitgeber
sonstige, insbesondere einmalige Bezüge in
einer größeren Zahl von Fällen gewährt
werden oder

2. wenn in einer größeren Zahl von Fällen
Lohnsteuer vom Arbeitgeber nachzuerheben
ist, weil er den Steuerabzug vom Arbeits-
lohn nicht oder in zu geringer Höhe vor-
genommen hat, oder

3. wenn Bezüge an aushilfsweise beschäftigte
Arbeitnehmer gezahlt werden.

In den Fällen der Ziffern 1 und 2 ist Voraussetzung,
daß eine Berechnung der Lohnsteuer nach $ 39
schwierig ist oder einen unverhältnismäßigenAr-
beitsaufwand erfordern würde. Die Anwendung des
Verfahrens kann davon abhängig gemacht werden,
daß der Arbeitgeber die Lohnsteuer übernimmt und
daß die Bezüge und die davon einbehalteneLohn-
steuerbei einer Veranlagung und beim Lohnsteuer-
Jahresausgleich außer Betracht bleiben.

$ 41
Vom Arbeitslohn abzuziehende Beträge

(1) Auf Antrag des Arbeitnehmers sind für die
Berechnung der Lohnsteuer vom Arbeitslohn abzu-
ziehen

1. Werbungskosten im Sinn der $$ 9 und 7c,
die bei den Einkünften aus nichtselbstän-
digerArbeit zu berücksichtigensind,soweit
die Werbungskosten den in $ 9a Ziff, 1 be-
zeichnetenPauschbetragübersteigen;

2. Sonderausgaben ($$ 10, 10b), soweit sie
den in $ 10c Ziff. 1 bezeichneten Pauschbe-

. trag übersteigen; -
3. der Betrag, der nach $8$33 und 33a wegen

außergewöhnlicher Belastungen zu ge-
währen ist.

(2) Bei einem Arbeitnehmer, der nach '$ 39 Abs. 3
Ziff. 1, Abs. 4 in die Steuerklasse II oder II fällt,
wird für die Berechnung der Lohnsteuer ein Be-
trag von 720 Deutsche Mark vom Arbeitslohn ab-
gezogen (Altersfreibetrag), wenn der Arbeitnehmer
mindestens vier Monate vor dem Ende des Kalender-
jahrs das 70. Lebensjahr vollendet. Bei Ehegatten,
die nicht dauernd getrennt leben, wird nur ein
Altersfreibetrag gewährt; es genügt, wenn der Ehe-
gatte des Arbeitnehmers das 70. Lebensjahr voll-
endet. Im Kalenderjahr 1957wird bei Personen, die
nach $ 39 Abs. 3 Ziff. 2 in die Steuerklasse II fallen
und mindestens vier Monate vor dem Ende des Ka-
lenderjahrs das 70. Lebensjahr vollenden, ein Alters-
freibetrag von 360 Deutsche Mark gewährt.

(3) Das Finanzamt hat die nach den Absätzen 1
und 2 vom Arbeitslohn abzuziehenden Beträge auf
der Lohnsteuerkarte einzutragen. Der Abzug ist erst



bei der Lohnzahlung vorzunehmen, bei der dem Ar-
beitgeberdie Lohnsteuerkartemit dieserEintragung
vorgelegt wird.

(4) Durch Rechtsverordnung kann zugelassen wer-
den, daß das Finanzamt in noch nicht übersehbaren
Fällen die Eintragung nachAbsatz 3 vorläufig vor-
nehmen kann. Außerdem können durch Rechtsver-
ordnung Vorschriften über die Erstattung und die
Nachforderung von Lohnsteuer erlassen werden,
wenn sich nach Ablauf des Kalenderjahrs ergibt,
daß die vorläufige Eintragung von der endgültigen
Feststellung abweicht; geringfügige Abweichungen
können außer Betracht bleiben.

8 42
Lohnsteuerkarte

Der Arbeitnehmer muß sich für die Lohnsteuer-
berechnung vor Beginn des Kalenderjahrs oder des
Dienstverhältnisses von der Gemeindebehörde eine
Lohnsteuerkarte ausschreiben lassen und muß diese
demArbeitgeber vorlegen. Der Arbeitgeber hat die
Lohnsteuerkarte während der Dauer des Dienstver-
hältnisses aufzubewahren und sie dem Arbeitneh-
mer am Ende des Kalenderjahrs oder bei Beendi-
gung des Dienstverhältnisses zurückzugeben. Durch
Rechtsverordnungkann ein anderesVerfahren vor-
geschrieben werden.

3. Steuerabzugvom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

$ 43
Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge

(1) Bei den folgenden inländischen Kapitalerträ-
gen wird die Einkommensteuer durch Abzug vom
Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) erhoben:

1. Gewinnanteilen (Dividenden), Zinsen, Aus-
beuten und sonstigen Bezügen aus Aktien,
Kuxen, Genußscheinen, Anteilen an Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, an Er-
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
und Kolonialgesellschaften, aus Anteilen
an der Reichsbank und an bergbautreiben-
den Vereinigungen, die die Rechte einer
juristischen Person haben. Dazu gehören
nicht Gewinnanteile und sonstige Bezüge
im Sinn des $ 3b und nicht Zinsen aus
Wandelanleihen und Gewinnobligationen,
soweit sie unter Ziffer 3 oder 5 fallen;

2. Einkünften aus der Beteiligung an einem
Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter;

3. Zinsen aus im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes oder in Berlin (West) nach dem
20.Juni 1948— in Berlin (West) nachdem
24. Juni 1948— und vor dem 1.April 1952
ausgegebenen Industrieobligationen und
vor dem 1. April 1952 ausgegebenen
Wandelanleihen und Gewinnobligationen
Die Vorschrift des $3a Abs. 1 Ziff. 3 letzter
Satz bleibt unberührt;

4. Zinsen aus nach dem 31. März 1952 ausge-
gebenen festverzinslichenSchuldverschrei-
bungen und Schatzanweisungen der Länder,
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Gemeinden und Gemeindeverbände, wenn
die Zinsen nicht nach $ 3a Abs.1 Ziff. 2
Buchstabe b oder Ziff. 4 steuerfrei sind,
unter folgenden Voraussetzungen:
a) Die Wertpapiere dürfen bis zur Dauer

von einschließlich drei Jahren nicht
kündbar und nicht rückzahlbar sein,

b) nach den Anleihebedingungendarf die
Laufzeit der Wertpapiere zu den bei
der Ausgabe vorgesehenen Zinsbedin-
gungen für die Dauer von weniger als
drei Jahren nicht geändertwerden;

5. Zinsen aus anderen im Geltungsbereich
des Grundgesetzes oder in Berlin (West)
nach dem 31.März 1952 ausgegebenen fest-
verzinslichen Wertpapieren (einschließlich
der Wandelanleihen und Gewinnobligatio-
nen) unter den folgenden Voraussetzungen:
a) Die Wertpapiere müssen spätestens

innerhalb eines Jahres nach der Ausgabe
zum Handel an einer Börse im Geltungs-
bereichdes Grundgesetzesoder in Ber-
lin (West) zugelassen werden,

b) die Wertpapiere dürfen auf die Dauer
von mindestens fünf Jahren nicht künd-
bar und nicht rückzahlbar sein,

c) nach den Anleihebedingungen darf die
Laufzeit der Wertpapiere zu den bei
der Ausgabe vorgesehenenZinsbedin-
gungen für die Dauer von fünf Jahren
nicht geändert werden.

Diese Vorschrift bezieht sich nicht auf
Zinsen, die nach $ 3a steuerfrei sind. Die
in Buchstabe a bezeichnete Voraussetzung
. gilt nicht für festverzinsliche Wertpapiere,
die nach $ 33 des Gesetzes über die In-
vestitionshilfe der gewerblichen Wirtschaft
zum Börsenhandel nicht zugelassen sind.

Die Vorschriftendes$ 3a Abs.2 und 3 geltenfür
Anleihen im Sinn der Ziffern 3 bis 5 entsprechend.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziff. 4 und 5
gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinn des Ab-
satzes 1 Ziff.4 und 5, die vor dem1. Januar 1955
ausgegeben worden sind.

(3) Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge sind
auch besondere Entgelte oder Vorteile, die neben
den in Absatz 1 bezeichnetenKapitalerträgen oder
an deren Stelle gewährt werden.

(4) Kapitalerträge sind als inländische anzusehen,
wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung
oder Sitz im Inland hat.

$ 44
Bemessung und Entrichtung
der Kapitalertragsteuer

(1) Die Kapitalertragsteuer beträgt
1. in den Fällen

des $43 Abs. 1 Ziff. 1und 2. 25 vom Hundert,
2. in den Fällen

des $43 Abs.1 Ziff.3bis5 30vom Hundert
der Kapitalerträge.



1818

(2)(entfällt)
(3) Der Schuldner hat die Kapitalertragsteuer für

den Gläubiger einzubehalten. Er hat den Steuer-
abzug in dem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die
Kapitalerträge dem Gläubiger zufließen, und die
einbehaltenen Steuerabzüge innerhalb einer Woche
an das Finanzamt abzuführen. Der Steuerabzug ist
auch dann vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge
beim Gläubiger zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbstän-
diger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung
gehören.

(4) Dem Steuerabzug unterliegen die vollen
Kapitalerträge ohne Abzug.

(5) Der Gläubiger ist beim Steuerabzug vom
Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) Steuerschuldner.
Der Schuldner der Kapitalerträge haftet aber für
die Einbehaltung und Abführung derKapitalertrag-
steuer.Der Gläubiger (Steuerschuldner)wird nur in
Anspruch genommen,

1. wenn der Schuldner die Kapitalerträge
nicht vorschriftsmäßiggekürzt hat oder

2. wenn der Gläubiger weiß, daß der Schuld-
ner die einbehaltene Kapitalertragsteuer
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat, und
dies dem Finanzamt nicht unverzüglich mit-
teilt.

(6) Durch Rechtsverordnung kann angeordnet
werden, daß bei bestimmtenGruppen von Steuer-
pflichtigen vom Steuerabzug vom Kapitalertrag ab-
gesehen werden kann, wenn sichergestellt ist, daß
dem für die Veranlagung jeweils zuständigen
Finanzamt die Kapitalerträge, von denen hiernach
der Steuerabzug nicht vorgenommen worden ist,
bekanntwerden.

4.Steuerabzug
von Aufsichtsratsvergütungen

(Aufsichtsratsteuer)
$8 45 und 45a
(gestrichen)

9. Veranlagung
von Steuerpflichtigenmit

steuerabzugspflichtigenEinkünften
$ 46

Veranlagung von Steuerpflichligen mit Einkünften
aus nichiselbständiger Arbeit

(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise
aus Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, von
denen ein Steuerabzug vorgenommen worden ist,
so wird eine Veranlagung zur Einkommensteuer
durchgeführt,

1. wenn das Einkommen 24 000Deutsche Mark
oder mehr beträgt;

2. wenn die Einkünfte, von denen der Steuer-
abzug vom Arbeitslohn nicht vorgenom-
men worden ist, mehr als 600 Deutsche
Mark betragen;

3. wenn von einem Arbeitnehmer Einkünfte
aus mehreren Dienstverhältnissen bezogen
worden sind, die dem Steuerabzug vom
Arbeitslohn unterlegenhaben,und der Ge-
samtbetrag dieser Einkünfte 7200 Deutsche
Mark übersteigt;

4. wenn der Ehegatte des Arbeitnehmers nach
$ 26a getrennt veranlagt wird;

5. wenn die Veranlagung beantragtwird
a) zur Anwendung der Vorschriften des

$ 34;
b) zur Berücksichtigung von Verlusten aus

einer anderen Einkunftsart als derjeni-
gen aus nichtselbständigerArbeit;

ec)zur Anrechnung von anderen Steuer-
abzügen als dem Steuerabzug vom
Arbeitslohn auf die Steuerschuld;

d) zum Zweck der Zusammenveranlagung
mit dem Ehegatten gemäß $$ 26, 26b
bis 26e.

(2) Im Fall des Absatzes 1 Ziff.3 gilt das Fol-
gende: :

1. Bei der Veranlagung bleiben Einkünfte,
von denen der Steuerabzug vom Arbeits-
lohn nicht vorgenommen worden ist, außer
Betracht, wenn sie 600Deutsche Mark nicht
übersteigen.

2. Die Veranlagung unterbleibt, wenn die
Einkünfte aus dem zweiten oder weiteren
Dienstverhältnis 600 Deutsche Mark nicht
übersteigen.

(3) Ist aus den in den Absätzen 1 und 2 be-
zeichneten Gründen eine Veranlagung ausgeschlos-
sen, so gilt die Einkommensteuer, die auf die Ein-
künfte aus nichtselbständigerArbeit entfällt, für
den Arbeitnehmer als abgegolten, wenn seine
Haftung erloschen ist ($ 38 Abs. 3).

(4) Durch Rechtsverordnung kann in den Fällen
des Absatzes 1 Ziff. 2 und 3 bei geringfügigen
Überschreitungen der maßgebenden Grenzen die
Besteuerungso gemildertwerden, daß auf die volle
Besteuerung stufenweise übergeleitet wird.

$ 46a
Besondere Behandlung von Einkünften aus Land-
und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder Kapital-

vermögen im Sinn des $ 43 Abs. 1 Ziff.3 bis 5.
Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Land- und

Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder Kapitalver-
mögenist durchden Steuerabzugvom Kapitalertrag



abgegolten, soweit es sich um Kapitalerträge im
Sinn des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 5 handelt und
die Haftung des Steuerpflichtigen erloschen ist. Auf
Antrag des Steuerpflichtigenist von der Anwen-
dung des Satzes 1 abzusehen und die Veranlagung
der Einkünfte im Sinn des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3
bis 5 zusammen mit den übrigen Einkünften nach
$ 32 vorzunehmen. Dem Antrag ist zu entsprechen,
auch wenn in Fällen des $ 46 Abs. 1 Ziff.2 die
Grenze von 600 Deutsche Mark nicht erreicht ist.

6. Abschlußzahlung
& 47

(1) Auf die Einkommensteuerschuld werden an-
gerechnet

1. die für den Veranlagungszeitraum ent-
richteten Vorauszahlungen,

2. die durch Steuerabzug einbehaltenenBe-
träge, soweit sie auf die im Veranlagungs-
zeitraum bezogenen Einkünfte entfallen.

(2) Ist die Einkommensteuerschuld größer als die
Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so ist der Unterschiedsbetrag, soweit er den
im Veranlagungszeitraum fällig gewordenen, aber
nicht entrichteten Vorauszahlungen entspricht, so-
fort, im übrigen innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten (Ab-
schlußzahlung). '
(3) Ist die Einkommensteuerschuldkleiner als die

Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so wird der UnterschiedsbetragnachBekannt-
gabe des Steuerbescheids dem Steuerpflichtigen
nach seiner Wahl entweder auf seine Steuerschuld
gutgeschrieben oder zurückgezahlt.

VL Besteuerung
nach dem Verbrauch

$ 48
(1) Der Steuerpflichtigekann nachdemVerbrauch

besteuert werden, wenn der Verbrauch im Kalender-
jahr 10000 Deutsche Mark überstiegen hat und um
mindestens die Hälfte höher ist als. das Einkom-
men. Der Betrag von 10000 Deutsche Mark erhöht
sich um je 2000 Deutsche Mark für jedes Kind, für
das dem SteuerpflichtigenKinderermäßigung nach
$ 32 Abs.4 zusteht oder gewährt wird.
(2) Zum Verbrauch gehören alle Aufwendungen

des Steuerpflichtigen für seinen Haushalt und für
seine Lebensführungund die Lebensführungseiner
Angehörigen.

(3) Zum Verbrauch gehörennicht
1. die Sonderausgaben ($ 10 Abs. 1);
2. die Steuern vom Einkommen und sonstige

Personensteuern;
3. Ausgaben für Aussteuern oder Ausstattun-

gen, soweit sie das den Verhältnissen des
Steuerpflichtigen entsprechende Maß nicht
überstiegen haben;
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4. Ausgabenfür politische,künstlerische,mild-
tätige, kirchliche, religiöse, wissenschaft-
liche und gemeinnützige Zwecke;

5. Ausgaben, die durch Krankheiten, Todes-
fälle oder Unglücksfälle oder durch körper-
liche oder geistige Gebrechen verursacht
sind;

6. Aufwendungen, die durch Geburt eines
Kindes entstanden sind;

7. außerordentliche Aufwendungen, die durch
den Unterhalt oder die Erziehung eines
Kindes oder den Unterhalt eines bedürfti-
gen Angehörigen entstanden sind;

8. Aufwendungen aus sozialen Beweggrün-
den für Arbeitnehmer oder frühere Arbeit-
nehmer oder für ihre Angehörigen;

9. der Teil des Verbrauchs, den der Steuer-
pflichtige bestritten hat
a) aus Einkommen, das er in den letzten

drei Jahren versteuert, aber nicht ver-
braucht hat,

b) aus Einnahmen, die nach $$ 3 bis 3b
steuerfrei sind, oder aus Bezügen, die
dem Steuerpflichtigen nach $ 22 Ziff. 1
Satz 2 nicht zuzurechnen sind.

(4) Die Einkommensteuer nach dem Verbrauch
beträgt nur die Hälfte der Steuer, die sich aus der
Einkommensteuertabelle ergibt. Wenn der sich da-
nach ergebende Steuerbetrag geringer ist als der
Steuerbetrag, der sich bei Zugrundelegung des Ein-
kommens ergeben würde, so ist der Besteuerung
nicht der Verbrauch, sondern das Einkommen zu-
grunde zu legen.

VIEL Besteuerung
beschränkt Steuerpflichtiger

$&49
Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte

(1) Inländische Einkünfte im Sinn der beschränk-
ten Einkommensteuerpflicht ($1 Abs.2) sind

1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen
Land- und Forstwirtschaft ($$ 13, 14);

2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb (8$ 15, 16),
für den im Inland eine Betriebstätte unter-
halten wird oder ein ständiger Vertreter
bestellt ist, und Einkünfte aus der Ver-
äußerung eines Anteils an einer inländi-
schen Kapitalgesellschaft ($ 17) und aus der
Veräußerung von Bodenschätzen ($ 17a);

3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit ($ 18),
die im Inland ausgeübt oder verwertet wird
oder worden ist;

4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
($ 19), die im Inland ausgeübt oder ver-
wertet wird oder worden ist, und Ein-
künfte, die aus inländischen öffentlichen
Kassen einschließlich der Kassen der Deut-
schen Bundesbahn und der Bank deutscher
Länder mit Rücksicht auf ein gegenwärtiges
oder früheres Dienstverhältnis gewährt
werden;
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5. Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinn
des $ 20 Abs. 1 Ziff. 1 und 2, wenn der
SchuldnerWohnsitz, Geschäftsleitungoder
Sitz im Inland hat, und Einkünfte im Sinn
des $ 20 Abs. 1 Ziff. 3 und 4, wenn das
KapitalvermögendurchinländischenGrund-
besitz, durch inländische Rechte, die den
Vorscriften des bürgerlichenRechtsüber
Grundstücke unterliegen, oder durch Schiffe,
die in ein inländischesSchiffsregisterein-
getragen sind, unmittelbar oder mittelbar
gesichertist. Ausgenommensind die Divi-
denden aus Vorzugsaktien der Deutschen
Reichsbahnund Zinsen aus Anleihen und
Forderungen, die in ein öffentliches Schuld-
buch eingetragensind oder über die Teil-
schuldverschreibungen ausgegeben sind.
Die Einkünfte aus Teilschuldverschreibun-
gen unterliegen aber der beschränkten
Steuerpflicht, wenn bei ihnen neben der
festenVerzinsung ein Recht auf Umtausch
in Gesellschaftanteile (Wandelanleihen)
oder eine Zusatzverzinsung eingeräumt ist,

schüttungen des Schuldners richtet (Ge-
winnobligationen), und wenn der Schuld-
ner Wohnsitz, Geschäftsleitung.oder Sitz
im Inland hat;

6. Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung ($21), wenn das unbeweglicheVer-
mögen, die Sachinbegriffeoder Rechte im
Inland belegen oder in ein inländisches

, öffentliches Buch oderRegister .eingetra-
gen sind oder in einer inländischen Be-
triebstätte verwertet werden;

7. sonstigeEinkünfte im Sinn des $ 22Ziff. 1,
soweit sie dem Steuerabzug unterworfen
werden;

8. sonstigeEinkünfte im Sinn des $ 22Ziff, 2,
soweit es sich um Spekulationsgeschäfte
mit inländischen Grundstücken oder mit
inländischen Rechten handelt, die den Vor-

, schriften des bürgerlichen Rechts über
Grundstückeunterliegen.

(2)AbweichendvonAbsatz 1Ziff. 2 sindEinkünfte
steuerfrei, die ein Steuerpflichtigermit Wohnsitz
oder gewöhnlichemAufenthalt in einem ausländi-
schen‚Staatdurchden Betrieb eigener oder gechar-
terter Schiffe oder Luftfahrzeugeaus einemUnter-
nehmen bezieht, dessen Geschäftsleitung sich in
dem ausländischenStaat befindet. Voraussetzung
für die Steuerbefreiungist, daß dieser ausländische
Staat Steuerpflichtigen, die ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereichdes
Grundgesetzes oder Berlin (West) haben, eine ent-
sprechende Steuerbefreiung für derartige Einkünfte
gewährt. \

$ 49a
Steuerabzug von Aufsichtsratsvergütungen

bei beschränktSteuerpflichtigen
(Aufsichtsratsteuer)

{1}Bei beschränkt steuerpflichtigen Mitgliedern
des Aufsichtsrats (Verwaltungsrats) von inländi-
schen Aktiengesellschaften,Kommanditgesellschaf-

ten auf Aktien, Berggewerkschaften,Gesellschaften
mit beschränkterHaftung und sonstigenKapital-
gesellschaften, Genossenschaften und Persönenver-
einigungen des privaten und des öffentlichen Rechts,
bei denen die Gesellschafter nicht als Unternehmer
(Mitunternehmer) anzusehen sind, unterliegen die
Vergütungen jeder Art, die ihnen von den genann-
ten Unternehmungen für die Überwachung der Ge-
schäftsführung gewährt werden (Aufsichtsratsver-
gütungen), dem Steuerabzug (Aufsichtsratsteuer).

(2) Die Aufsichtsratsteuer beträgt
30 vom Hundert der Aufsichtsratsvergütung, wenn

der Empfänger die Steuer trägt,
42,85 vom Hundert des an das Aufsichtsratsmitglied

tatsächlichausgezahltenBetrags,
. wenndasUnternehmendieSteuer
übernimmt.

(3) Das Unternehmen hat die Aufsichisratsteuer-
für das Aufsichtsratsmitgliedeinzubehalten, Es hat
den Steuerabzug in dem Zeitpunkt vorzunehmen,
in dem die Aufsichtsratsvergütungdem Aufsichts-
ratsmitgliedzufließt,und die einbehaltenenSteuer-
abzüge innerhalb einer Woche an das Finanzamt
(Finanzkasse)abzuführen.
(4) Dem Steuerabzugunterliegt der volle Betrag

derAufsichtsratsvergütungohne jedenAbzug.Wer-
den Reisekosten (Tagegelder und Fahrtauslagen)
besonders gewährt, so gehören sie zu den Auf-
sichtsratsvergütungen nur insoweit, als sie die tat-
sächlichenAuslagen übersteigen.

(5) Das Aufsichtsratsmitglied ist beim Steuer-
abzug von Aufsichtsratsvergütungen(Aufsichtsrat-
steuer) Steuerschuldner.Das Unternehmen haftet
aber für die Einbehaltung und Abführung der
Steuer. Das Aufsichtsratsmitglied(Steuerschuldner)
wird nur in Anspruch genommen,

1. wenn das Unternehmen die Aufsichtsrats-
vergütung nicht vorschriftsmäßig gekürzt
hat oder

2. wenn das Aufsichtsratsmitglied weiß, daß
das Unternehmendie einbehalteneSteuer
nicht vorschriftsmäßigabgeführt hat, und
dies demFinanzamtnicht unverzüglichmit-
teilt.

$ 50
Sondervorschriiten für beschränkt Steuerpflichtige
(1) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Betriebs-.

ausgaben ($ 4 Abs.4) oder Werbungskosten ($ 9)
nur insoweit abziehen,als sie mit inländischenEin-
künften in wirtschaftlichemZusammenhangstehen.
Die Vorschrift des $ 10 ist nur hinsichtlich der als
SonderausgabenabzugsfähigenTeile der Vermö-
gensabgabeanzuwenden.Die Vorschrift des $ 10.d.
ist nur anzuwenden,wenn die in dieser Vorschrift
bezeichnetenVerluste in wirtschaftlihem Zusam-
menhangmit inländischen Einkünften‘ stehenund
der Gewinn auf Grund im Inland ordnungsmäßig
geführter Bücher nach $ 4 Abs. I oder nach $ 5 er-
mittelt wird. Die Vorschriften des $ 34 sind nur in-
soweit anzuwenden, als sie sich auf Gewinne aus.
der Veräußerung eines land- und forstwirtschaft-
lichenBetriebs ($ 14),einesGewerbebetriebs($ 16),



einer wesentlichenBeteiligung ($ 17)oder auf Ver-
äußerungsgewinne im Sinn des $ 17a und des $ 18
Abs. 3 beziehen. Die übrigen Vorschriften der $$ 10
und 34 und die Vorschriften der $$ 9a, 10c, 33 und
33a sind nicht anzuwenden.

(2) Bei Einkünften, die dem. Steuerabzug unter-
liegen, und bei Einkünften im Sinn des $ 20 Abs. 1
Ziff. 3 und 4 ist für beschränkt Steuerpflichtige
ein Ausgieich ($ 2 Abs.2) mit Verlusten aus ande-
ren Einkunftsarten nicht zulässig.

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich bei be-
schränkt Steuerpflichtigen, die veranlagt werden,
nach Steuerklasse II der Einkommensteuertabelle.
Sie beträgt aber mindestens 25 vom Hundert der
Einkünfte.

(4) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem
Steuerabzug vom Arbeitslohn, vom Kapitalertrag
oder von Aufsichtsratsvergütungen unterliegen, gilt
bei beschränkt Steuerpflichtigen durch den Steuer-
abzug als abgegolten, wenn die Einkünfte nicht Be-
triebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind.
Die Höhe der Lohnsteuer wird durch Rechtsverord-
nung bestimmt; durch diese Rechtsverordnung wird
auch bestimmt, daß ein Altersfreibetrag ($41 Abs. 2)
in Höhe von 360DeutscheMark gewährtwird.

(5) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer bei
beschränkt Steuerpflichtigen ganz oder zum Teil
erlassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen,
wenn es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweck-
mäßig ist oder eine gesonderte Berechnung der Ein-
künfte besondersschwierig ist.

(6) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer
von beschränkt steuerpflichtigen Einkünften, soweit
diesenicht bereits demSteuerabzugunterliegen,im
Wege des Steuerabzugs erheben, wenn dies zur
Sicherstellung des Steueranspruchs zweckmäßig ist.
Das Finanzamt bestimmt hierbei die Höhe des
Steuerabzugs.

(7) Die Absätze I bis 6 mit Ausnahme des Ab-
satzes 3 Satz 2 gelten auch im Fall des $ 1 Abs. 3.

VII. Ermächtigungs-
und Schlußvorschriften

$ 51
Ermächtigung

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Bundesrates

1. zur Durchführung dieses Gesetzes für die
Veranlagungszeiträume 1957 bis 1960, bei
den Steuerabzügen auch für das Kalender-
jahr 1961, Rechtsverordnungen zu erlassen,
soweit dies zur Wahrung der Gleichmäßig-
keit bei der Besteuerung, zur Beseitigung
von Unbilligkeiten in Härtefällen oder zur
Vereinfachungdes Besteuerungsverfahrens
erforderlich ist, und zwar:
a) über die Abgrenzung der Steuerpflicht,
b) über die Ermittlung der Einkünfte und

die Feststellung des Einkommens ein-
schließlich der abzugsfähigen Beträge,

c) über die Veranlagung, die Anwendung
der Tarifvorschriften und die Regelung
der Steuerentrichtungeinschließlichder
Steuerabzüge,

d) über die Besteuerung der beschränkt
Steuerpflichtigen einschließlich eines
Steuerabzugs;

erlassen
a) über die sich aus der Aufhebung oder

Änderung von Vorschriften dieses Ge-
setzes ergebenden Rechtsfolgen, soweit
dies zur Wahrung der Gleichmäßigkeit
bei der Besteuerung oder zur Beseiti-
gung von Unbilligkeiten in Härtefällen
erforderlichist;

b) nach denen für jeweils zu bestimmende
WirtschaftsgüterdesUmlaufsvermögens
eine den steuerlichen Gewinn min-
dernde Rücklage für Preissteigerungen
in Höhe eines Vomhundertsatzes des
sich nach $ 6 Abs. 1 Ziff. 2 Satz 1 erge-
benden Werts dieser Wirtschaftsgüter
zugelassen werden kann, wenn ihre
Börsen- oder Marktpreise (Wiederbe-
schaffungspreise) am Bilanzstichtag ge-
genüber den Börsen- oder Marktpreisen
(Wiederbeschaffungspreisen) am voran-
gegangenen Bilanzstichtag wesentlich
gestiegen sind. Der Vomhundertsatz ist
nach dem Umfang dieser Preissteigerung
zu bestimmen;dabei ist ein angemesse-
ner Teil der Preissteigerung unbe-
rücksichtigt: zu lassen. Die Rücklage
für Preissteigerungen ist spätestens bis
zum Ende des auf die Bildung folgenden
sechsten Wirtschaftsjahrs gewinnerhö-
hend aufzulösen. Bei wesentlichen Preis-
senkungen, die auf die Preissteigerun-
gen im Sinn des Satzes 1 folgen, kann
die volle oder teilweise Auflösung der
Rücklage zu einem früheren Zeitpunkt
bestimmtwerden;

c) über eine Beschränkung des Abzugs von
Ausgaben zur Förderung steuerbegün-
stigter Zwecke im Sinn des $ 10b auf
Zuwendungen an bestimmte Körper-
schaften, Personenvereinigungen oder
Vermögensmassen sowie über eine An-
erkennung gemeinnütziger Zwecke als
besonders förderungswürdig;

d\) über eine Ermäßigung der Einkommen-
steuer bis auf die Hälfte bei Einkünften,
die freie Erfinder aus volkswirtschaft-
lich wertvollen Versuchen oder Erfin-
dungen haben, und über den Abzug der
durch die Erfindertätigkeit verursach-
ten Aufwendungen und Verluste sowie
über das zeitliche Ausmaß dieser Be-
günstigungen;

e) über eine Ermäßigung der Lohnsteuer
bis auf die Hälfte für Vergütungen, die
Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern für
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f)

i)

k)

schulzfähige und aus der Arbeit des
Arbeitnehmers im Betrieb entstandene
Erfindungen zahlen, sowie über die Ab-
geltung der Einkommensteuerim Fall
der Veranlagung;
über die volle oder teilweise Steuer-
freiheit von Prämien für Verbesserungs-
vorschläge, die Arbeitgeber an ihre Ar-
beitnehmer zahlen, soweit sich die Prä-
mie in mäßigem Rahmen hält und Miß-
bräuche ausgeschlossen sind;
über die Festsetzung abweichender Vor-
auszahlungstermine;
nach denen Steuerpflichtige, die eine im
besonderen Maße der minderbemittel-
ten Bevölkerung dienende private Kran-
kenanstalt betreiben, der Abnutzung
unterliegende Wirtschaftsgüter, die zum
Anlagevermögen dieser Anstalten ge-
hören, in Höhe eines Vomhundertsatzes
der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten abschreiben können;
über die Abschreibungsfreiheit zur För-
derung des Baues von Landarbeiter-
wohnungen und über eine Steuer-
ermäßigung beim Bau von Heuerlings-
und Werkwohnungen für ländliche Ar-
beiter;
über eine Abschreibungsfreiheit oder
Steuerermäßigungen für bestimmte
Wirtschaftsgebäude, für Um- und Aus-
bauten an Wirtschaftsgebäuden, für be-
stimmle bewegliche Güter des Anlage-
vermögens einschließlich Betriebsvor-
richtungen bei buchführenden und nicht-
buchführenden Land- und Forstwirten.
Dabei ist für diese Wirtschaftsgebäude
sowie für Um- und Ausbauten von einer
höchstens 30jährigen Nutzungsdauer
auszugehen;
über Sonderabschreibungenbei Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens, die
unmittelbar und ausschließlich dazu die-
nen, Schädigungen durch Abwässer zu
beseitigen oder zu verringern, und die
in der Zeit vom 1. Januar 1955 bis
31.Dezember 1960von Steuerpflichtigen,
die den Gewinn auf Grund ordnungs-
mäßiger Buchführung nach $ 4 Abs. 1
oder $ 5 ermitteln, angeschafft oder
hergestellt werden. Voraussetzung ist,
daß die Anschaffung oder Herstellung
der Wirtschafisgüter im öffentlichen
Interesse erforderlich ist;
nach denen jeweils zu bestimmende
Wirtschaftsgüter des Umlaufsvermögens
ausländischer Herkunft, welche die
nachstehend bezeichneten Vorausset-
zungen erfüllen und nach dem Erwerb
weder bearbeitet noch verarbeitet wor-
den sind, statt mit dem sich nach $ 6
Abs. 1 Ziff. 2 ergebenden Wert mit dem
folgendenWert angesetztwerden kön-
nen:

aa) Wirtschaftsgüter, deren Preis auf
dem Weltmarkt wesentlichen
Schwankungen unterliegt, mit einem
Wert, der bis zu 20 vom Hundert
unter den Anschaffungskostenoder
dem niedrigeren Börsen- oder
Marktpreis (Wiederbeschaffungs-
preis) des Bilanzstichtags liegt,

bb) Wirtschaftsgüter, die wegen ihrer
besonderen volkswirtschaftlichen
Bedeutung zur Deckung des Bedarfs
der deutschen Wirtschaft erforder-
lich sind (Waren des volkswirt-
schaftlich vordringlichen Bedarfs),
mit einem Wert, der bei einem
Mehrbestand an diesen Waren bis
zu 30 vom Hundert und bei dem
übrigen Bestand bis zu 15vom Hun-
dert unter den Anschaffungskosten
oder demniedrigeren Börsen- oder
Marktpreis (Wiederbeschaffungs-
preis) des Bilanzstichtags liegt; statt
des Abschlags auf einen Mehrbe-
stand kann bei den einzelnen Waren
des volkswirtschaftlich vordringli-
chen Bedarfs ein Abschlag bis zu
30 vom Hundert von den Anschaf-
fungskosten oder dem niedrigeren
Börsen- oder Marktpreis (Wieder-
beschaffungspreis)des Bilanzstich-
tags zugelassen werden, soweit
diese Waren im Geltungsbereich
dieses Gesetzes oder im Saarland
neben den handelsüblichen Vorräten
eingelagert werden und nur unter be-
sonders zu bestimmenden Bedin-
gungen dem Lager (Sonderlager)
entnommen werden können.

Ein Mehrbestand ist anzunehmen,
soweit der mengenmäßigeBestand
der Waren am Schluß des Wirt-
schaftsjahrs im einzelnen und ins-
gesamt den Bestand an einem noch
zu bestimmenden Zeitpunkt, der
nach dem 31.Dezember 1954 liegt,
übersteigt. Hierbei sind nur Waren
zu berücksichtigen,die sich im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes oder
im Saarland befinden.

Der Wertansatz nach Doppelbuchstabe
aa kann nur in Wirtschaftsjahren, die
nach dem 31.Dezember 1956 enden, der
Wertansatz nach Doppelbuchstabe bb
kann nur in Wirtschaftsjahren, die nach
dem 31. Dezember 1956 und vor dem
1. Januar 1962 enden, zugelassen wer-
den. Erfüllen Wirtschaftsgüter die Vor-
aussetzungen zu Doppelbuchstabe aa
und zu Doppelbuchstabe bb, so kann
der Wertansatz nach Wahl des Steuer-
pflichtigen entweder nach Doppelbuch-
stabe aa oder nach Doppelbuchstabe bb
zugelassen werden. Für Wirtschafts-
güter, für die das Land Berlin vertrag-



lich das mit der Einlagerung verbundene
Preisrisiko übernommen hat, ist ein
Wertansatz nach Doppelbuchstabe aa
oder nach Doppelbuchstabe bb nicht zu-
lässig;

aa) im Tiefbaubetrieb des Steinkohlen-,
Pechkohlen-, Braunkohlen- und Erz-
bergbaues .
bei Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögens unter Tage und bei be-
stimmten mit dem Grubenbetrieb
unter Tage in unmittelbarem Zu-
sammenhang stehenden, der Förde-
rung, Seilfahrt und Wetterführung
sowie der Aufbereitung des Mine-
rals dienenden Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens über Tage,
soweit die Wirtschaftsgüter
für die Errichtung von neuen För-
derschachtanlagen, auch in der
Form von Anschlußschachtanlagen,
für die Errichtung von neuen
Schächten in Verbindung mit Auf-
schlußarbeitenunter Tage,
für die Zusammenfassung von
mehrerenFörderschachtanlagen zu
einer einheitlichen Förderschacht-
anlage und für den Wiederauf-
schluß stilliegender Grubenfelder
und Feldesteile,

bb) imTagebaubetriebdesBraunkohlen-
und Erzbergbaues
bei bestimmten Wirtschaftsgütern
des beweglichen Anlagevermögens
(Grubenaufschluß, Großgeräte und
im Erzbergbau auch Aufbereitungs-
anlagen), die für die Erschließung
neuer Tagebaue und beim Übergang
zum Tieftagebau für die Freilegung
und Gewinnung der Lagerstätte

von Steuerpflichtigen, die den Gewinn
auf Grund ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung nach $ 5 ermitteln, nach dem
31.Dezember 1955ganz oder zum Teil
angeschafft oder hergestellt werden.
Voraussetzung für die Inanspruchnahme
der Sonderabschreibungen ist, daß mit
derDurchführungder bezeichnetenVor-
haben vor dem 1. Januar 1961begonnen
und ihre Förderungswürdigkeitvon der
obersten Landesbehörde für Wirtschaft
im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für Wirtschaft bescheinigtworden
ist. Die Sonderabschreibungen können
im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder
Herstellung und den vier folgenden
Wirtschaftsjahren
bei beweglichenWirtschaftsgütern des
Anlagevermögens

bis zu insgesamt 50 vom Hundert
undbeiunbeweglichenWirtschaftsgütern
des Anlagevermögens

bis zu insgesamt 30 vom Hundert

0)

der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten in Anspruch genommen werden.
Daneben sind die Absetzungen für Ab-
nutzung nach $ 7 vorzunehmen. Von
den Sonderabschreibungen darf nicht
mehr Gebrauch gemacht werden für
Wirtschaftsgüter, die bei der Errichtung
von neuen Förderschachtanlagen (auch
im Zusammenhang mit dem Wieder-
aufschluß stilliegender Grubenfelder
und Feldesteile), jedoch nicht in der
Form von Anschlußschachtanlagen, nach
dem 31.Dezember 1970 und in den üb-
rigen Fällen nach dem 31. Dezember
1965angeschafftoder hergestellt wer-
den. Bei nach diesen Stichtagen ange-
schafften oder hergestellten Wirtschafts-
gütern können die Sonderabschreibun-
gen für die vor diesen Stichtagen auf-
gewendeten Anzahlungen auf Anschaf-
fungskosten oder Teilherstellungskosten
zugelassen werden. Bei Wirtschafts-
gütern, für die von den Sonderabschrei-
bungen Gebrauch gemacht wird, sind
die Absetzungen für Abnutzung nach
$ 7 in gleichen Jahresbeträgen vorzu-
nehmen.
Bei den begünstigten Vorhaben im Tage-
baubetrieb des Braunkohlen- und Erz-
bergbaues kann außerdem zugelassen
werden, daß die vor dem 1. Januar 1966
aufgewendeten Kosten für den Vor-
abraum bis zu 50 vom Hundert als so-
fort abzugsfähige Betriebsausgaben be-
handelt werden;
über Sonderabschreibungen bei beweg-
lichen Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögens, die unmittelbar und aus-
schließlich dazu dienen, die Verunreini-
gung der Luft zu verhindern, zu beseiti-
gen oder zu verringern, und die in der
Zeit vom 1.Januar 1957bis zum 31.De-
zember 1960 von Steuerpflichtigen, die
den Gewinn auf Grund ordnungsmäßi-
ger Buchführungnach $ 4 Abs.1 oder
$ 5 ermitteln, angeschafft oder herge-
stellt werden. Die Sonderabschreibun-
gen können im Wirtschaftsjahr der An-
schaffungoder Herstellung und in dem
folgenden Wirtschaftsjahr bis zu insge-
samt 50 vom Hundert der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten in Anspruch ge-
nommenwerden. Daneben sind Abset-
zungen für Abnutzung nach $7vorzuneh-
men. Bei Wirtschaftsgütern, für die von
den Sonderabschreibungen Gebrauch
gemacht wird, sind die Absetzungen für
Abnutzung nach $7 in gleichenJahres-
beträgen vorzunehmen. Voraussetzung
für die Inanspruchnahme der Sonder-
abschreibungenist, daß die Anschaffung
oder Herstelllung der Wirtschaftsgüter
im öffentlichen Interesse erforderlich ist.
Die Sonderabschreibungen sind nicht
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zuzulassen für Wirtschaftsgüter, die im
Rahmen der Neuerrichtung von Betrie-
ben oder Betriebstätten angeschafft
oder hergestellt werden;

p) über die Bemessung der Absetzungen
für Abnutzung oder Substanzverringe-
rung bei nicht zu einem Betriebsver-
mögen gehörenden Wirtschaftsgütern,
die vor dem21. Juni 1948 angeschafft
oder hergestellt oder die unentgeltlich
erworben worden sind. Hierbei kann
bestimmt werden, daß die Absetzungen
für Abnutzung oder Substanzverringe-
rung nicht nach den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, sondern nach Hilfs-
werten (am 21. Juni 1948 maßgebender
Einheitswert, Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten des Rechtsvorgängers
abzüglich der von ihm vorgenommenen
Absetzungen, fiktive Anschaffungskosten
an einem noch zu bestimmenden Stich-
tag) zu bemessen sind. Zur Vermeidung
von Härten kann zugelassen werden,
daß an Stelle der Absetzungen für Ab-
nutzung, die nach dem 21. Juni 1948
maßgebenden Einheitswert zu bemessen
sind, der Betrag abgezogen wird, der für
das Wirtschaftsgut in dem Veranlagungs-
zeitraum 1947 als Absetzung für Ab-
nutzung geltend gemacht werden konnte.
Für das Land Berlin tritt in den Sätzen
1 bis 3 an die Stelle des 21. Juni 1948
jeweils der 1.April 1949;

3. die in $ 2 Abs. 5 Ziff. 1, $ 3 Ziff. 16, $ 3a
Abs.1 Ziff. 4, 89 Ziff.4, $10 Abs. i Ziff. 4
und Abs.2, $22 Ziff. 1 Buchstabea, $26d
Abs. 1 und 4, $29 Abs. 1 und 2, $31 Abs. 2,
$33 Abs. 1, $33a Abs. 6, $34c Abs. 5, $ 39
Abs. 6, $39a Abs. 2 und 3, $40 Abs. 1, 841
Ahs.4, $$ 42, 44 Abs.6, $ 46 Abs. 4 und in
850 Abs. 4 vorgesehenen Rechtsverordnun-
gen zu erlassen.

(2) Der Bundesminister der Finanzen wird er-
mächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes und der zu
diesem Geseiz erlassenen Durchführungsverord-
nungen in der jeweils geltenden Fassung mit neuem
Datum, unter neuer Überschrift und in neuer Para-
graphenfolge bekanntzumachen und dabei Unstim-
migkeiten des Wortlauts zu beseitigen.

$ 5la
Übergangsvorschrift

Bis zum Ende der Übergangszeit nach Artikel 3
des Vertrages zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Französischen Republik zur
Regelung der Saarfrage vom 27. Oktober 1956
(Bundesgesetzbl. II S. 1587)sind

1. auf Steuerpflichtige, die im Saarland einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben, die Vorschrift des $ 1 Abs. 3 und

2. auf die in $ 49 Abs. 1 bezeichneten Einkünfte,
die im Saarland bezogen worden sind, die Vor-
schrift des $ 2 Abs. 2 Satz 2

weiter anzuwenden.

$ 52
Schlußvorschriften

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist,
soweit in einzelnen Vorschriften des Gesetzes und
in den folgenden Absätzen 2 bis 10 nichts anderes
bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 1957 anzuwenden. Beim Steuerabzug vom
Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß die
vorstehende Fassung bei laufendem Arbeitslohn
erstmals auf den Arbeitslohn anzuwenden ist, der
für einen Lohnzahlungszeitraumgezahlt wird, der
nach dem 31. Dezember 1956 endet, bei sonstigen,
insbesondereeinmaligen Bezügen auf den Arbeits-
lohn, der dem Steuerpflichtigennach dem 31.De-
zember 1956zufließt.

(2) Die Vorschrift des $ 2 Abs. 5 Ziff. 2 Satz 2 ist
erstmals auf Umstellungen des Wirtschaftsjahrs an-
zuwenden, die nach dem 5. August 1957 vorgenom-
men werden; die Vorschrift des $ 2 Abs.6 Ziff. 2
gilt erstmals für Wirtschaftsjahre, die nach dem
31.Dezember1956enden.

(3) Die Vorschriften des $ 3 Ziff.7 und 21 sind
erstmals für den Veranlagungszeitraum1958anzu-
wenden.

(4) Die Vorschriften des $ 7c Abs. 3 Ziff. 3 sind
im Öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau
erstmals auf Wohnungen, bei denen die öffentlichen
Mittel erstmals nach dem 31.Dezember 1956 bewil-
ligt worden sind, im steuerbegünstigten Wohnungs-
bau erstmals auf Wohnungen, die nach dem
30. Juni 1956 bezugsfertig geworden sind, anzu-
wenden.

(5) Die Vorschriften des $ 10 Abs.1 Ziff. 4 und
Abs.2 Ziff. 1 und 3 sind erstmals auf Sonderaus-
gaben anzuwenden, die auf Grund von Verträgen
geleistet werden, die nach dem 6. Oktober 1956 ab-
geschlossen worden sind. Die Vorschriften des $ 10
Abs.1 vorletzter und letzter Satz sind erstmals
auf Sonderausgaben anzuwenden, die nach dem
6. Oktober 1956geleistet werden.
(6) Die Vorschrift des $ 10Abs.2 Ziff. 2 ist erst-

mals auf Beiträge an Bausparkassen im Sinn des
$ 10 Abs.1 Ziff.3 anzuwenden, die auf Grund von
Verträgen geleistet werden, die nach dem31. De-
zember 1954 abgeschlossen worden sind. Bei Bei-
trägen und Versicherungsprämien im Sinn des $ 10
Abs.1 Ziff.2 und bei Beiträgen an Bausparkassen
im Sinn des $ 10 Abs. 1 Ziff.3 auf Grund von Ver-
trägen, die nach dem 31.Mai 1953 und vor dem
1. Januar 1955 abgeschlossen sind, gilt $ 10 Abs. 1
Ziff,2 des Einkommensteuergesetzes 1953 auch für
Aufwendungen, die nach dem 31.Dezember 1954
geleistet werden; bei Aufwendungen, die nach dem
6. Oktober 1956 geleistet werden, sind die Vor-
schriften des $ 10 Abs. 1 letzter Satz zu beachten.

(7) Die Vorschrift des $ 10a Abs.2 Satz 1 ist
erstmals für den Veranlagungszeitraum 1956 anzu-
wenden.

(8) Die Vorschriften des $ 43 Abs. 1 und 2 sowie
der $$ 44 und 46a sind erstmals auf Zinsen anzu-
wenden, die nach dem 30. Juni 1957 fällig werden.

(9) Die Vorschriften der $$ 45 und 45a des Ein-
kommensteuergesetzes1955sind letztmalsauf Auf-
sichtsratsvergütungenanzuwenden,die demSteuer-



pflichtigen vor dem 6. August 1957zugeflossen sind;
die Vorschrift des $ 49a ist erstmals auf Aufsichts-
ratsvergütungen anzuwenden, die dem Steuer-
pflichtigen nach dem 5. August 1957zufließen.

(10)Die Vorschrift des $ 46Abs. 1 Ziff. 3 ist erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 1958 anzu-
wenden.
(11)Bei Sparverträgen mit festgelegten Spar-

raten im Sinn des $ 10 Abs.1 Ziff. 4 des Einkom-
mensteuergesetzes 1955,die nach dem 31.Dezember
1954 und vor dem 7. Oktober 1956 abgeschlossen
worden sind und bei denen mindestens die erste
Einzahlung vor dem 7. Oktober 1956 geleistet wor-
den ist, können die nach dem 6. Oktober 1956 ge-
leisteten Sparraten unter der Voraussetzung des
$ 10 Abs. 1 vorletzter Satz auch weiterhin als Son-
derausgaben abgezogen werden. Für Beiträge im
Sinn des $ 10 Abs.1 Ziff.2 und 4 in Verbindung
mit Abs. 2 Ziff. 1 des Einkommensteuergesetzes
1955, die auf Grund von nach dem31. Dezember
1954 und vor dem 7. Oktober 1956 abgeschlossenen
Verträgen geleistet werden, gilt für die Durch-
führung einer Nachversteuerung vom Veranlagungs-
zeitraum 1956 ab $ 10 Abs.2 entsprechend. Bei
Aufwendungen für den Ersterwerb solcher festver-
zinslicher Schuldverschreibungen, die nicht von
Grundkreditanstalten, Kommunalkreditanstalten,
Schiffsbeleihungsbanken oder Ablösungsanstalten
ausgegebene Pfandbriefe, Rentenbriefe, Kommunal-
schuldverschreibungen oder andere Schuldverschrei-
bungen sind, gilt dies nur, wenn die Aufwendungen
durch besondere Rechtsverordnung der Bundes-
regierung mit Zustimmung des Bundesrates nach
dem 6. Oktober 1956als steuerbegünstigter Kapital-
ansammlungsvertrag anerkannt worden sind. Satz 2
gilt nicht für Sparverträge mit festgelegten Spar-
raten, wenn die Einzahlungen über drei Jahre
hinaus geleistet werden; in diesem Fall wird die
Nachversteuerung durch Rechtsverordnung der Bun-
desregierung mit Zustimmung des Bundesrates
besonders geregelt.

(12) Aufwendungen für vor dem1. Januar 1955
erstmals erworbene Anteile an Bau- und Woh-
nungsgenossenschaften und an Verbrauchergenos-
senschaften, die nach dem 31.Dezember 1954 laufend
und der Höhe nach gleichbleibend bis zum Ablauf
von drei Jahren nach dem Tag der ersten Ein-

1825

zahlung geleistet werden, und Sparbeträge, die
auf Grund eines vor dem 1. Januar 1955abgeschlos-
senenSparvertragsmit festgelegtenSparraten ($ 10
Abs.1 Ziff.2 Buchstabe d des Einkommensteuer-
gesetzes 1953) nach dem 31.Dezember 1954 geleistet
werden, können im Rahmen der in $ 10 Abs.3
Ziff.3 und 4 bezeichneten Grenzen als Sonderaus-
gaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, daß
der Steuerpflichtige mindestens die erste Einzah-
lung vor dem 1.Januar 1955geleistet hat und daß
die Aufwendungen weder unmittelbar noch mittel-
bar in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der
Aufnahme eines Kredits stehen. Bei vorzeitiger
Rückzahlungvon Beiträgen,die der Steuerpflichtige
auf Grund eines Sparvertrags mit festgelegten
Sparraten oder zu anderen Kapitalansammlungs-
verträgen im Sinn des $ 10Abs. 1 Ziff. 2Buchstabe d
der Einkommensteuergesetze 1951 und 1953 ge-
leistet hat, wird eine Nachversteuerung nach Maß-
gabe einer Rechtsverordnung der Bundesregierung
mit Zustimmung des Bundesrates durchgeführt.

(13) Die Vorschriften des $ 13 Abs.4 und 5 des
Einkommensteuergesetzes in den bis zum Veran-
lagungszeitraum 1954 anzuwendenden Fassungen
sind auf die dort bezeichneten Steuerpflichtigen
weiterhin anzuwenden, wenn diese Steuerpflichtigen
vor dem 1. Januar 1955eingewandert sind oder sich
als Landwirte niedergelassen haben. Dies gilt nicht
für Steuerpflichtige, die Freibeträge nach $ 13 Abs. A
erhalten.

(14) Für verwitwete Personen, die im Veran-
lagungszeitraum 1954 nach den Vorschriften des
8 32 Abs. 3 Ziff. 2 oder des $ 39 Abs. 3 Ziff.2 des
Einkommensteuergesetzes 1953 in die Steuerklasse II
fallen, gelten diese Vorschriften so lange, als
diese Personen nicht nach den Vorschriften dieses
Gesetzes in die Steuerklasse II oder II fallen. Die
Anwendung der Vorschrift des $ 39a bleibt un-
berührt.

(15)Die Vorschriften des $ 33a Abs. 1 und 2 und
des $ 41 Abs. 1 Ziff. 5 des Einkommensteuergesetzes
1953gelten auch weiterhin mit der Maßgabe, daß
sie bei einem Steuerpflichtigen jeweils nur für das
Kalenderjahr, in dem bei ihm die Voraussetzungen
für die Gewährung eines Freibetrags nach diesen
Vorschriften eingetreten sind, und für die beiden
folgenden Kalenderjahre anzuwenden sind.



Bekanntmachung
der Neufassung des Einkommensteuergesetzes.

Vom 21.Dezember 1954.

Auf Grund des $51 Abs. 2 des Einkommensteuer-
gesetzes in der Fassung vom 15. September 1953
(Bundesgesetzbl. I S. 1355) wird nachstehend der
Wortlaut des Einkommensteuergesetzes unter Be-
rücksichtigungdes Gesetzes zur Neuordnung von
Steuern vom 16.Dezember1954 (Bundesgesetzbl.I
S. 373)bekanntgemacht.
Bonn, den 21.Dezember 1954.

Der Bundesminister der Finanzen
In Vertretung
Hartmann

Einkommensteuergesetz
in der Fassungvom21.Dezember1954

(EStG1955).
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I. Steuerpflicht
51

(1) Natürliche Personen, die im Inland einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt ha-
ben,sind vorbehaltlichdesAbsatzes3 unbeschränkt
einkommensteuerpflichtig. Die unbeschränkte Ein-
kommensteuerpflicht erstreckt sich auf sämtliche Ein-
künfte.
(2) Natürliche Personen, die im Inland weder

einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben, sind beschränkt einkommensteuerpflichtig
mit inländischenEinkünften im Sinn des$ 49.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für natürliche Per-
sonen, die weder einen Wohnsitz noch ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des
Grundgesetzes und in Berlin (West), aber einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in
einem zum Inland gehörenden Gebiet haben, in dem
Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufent-
halt im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in
Berlin (West) als beschränkt einkommensteuer-
pflichtig behandeltwerden.

II. Einkommen
1. Einkunftsarten, Einkünfte,

Einkommen
g2

(1) Die Einkommensteuer bemißt sich nach dem
Einkommen, das der Steuerpflichtige innerhalb eines
Kalenderjahrs bezogenhat.

(2) Einkommen ist der Gesamtbetrag der Ein-
künfte aus den in Absatz 3 bezeichneten Einkunfts-
arten nach Ausgleich mit Verlusten, die sich aus ein-
zelnen Einkunftsarten ergeben, und nach Abzug der
Sonderausgaben ($$ 10 bis 10d). Bei der Ermittlung
des Einkommens bleiben die in $ 49 bezeichneten

Einkünfte, die in zum Inland gehörendenGebieten
außerhalbdes Geltungsbereichsdes Grundgesetzes
und von Berlin (West) bezogen worden sind, außer
Ansatz, wenn in diesen Gebieten Personen, die
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im
Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in Berlin
(West) haben, als beschränkt einkommensteuer-
pflichtig behandeltwerden.

(3) Der Einkommensteuer unterliegen nur
1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,

Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
Einkünfte aus selbständigerArbeit,
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,
Einkünfte aus Kapitalvermögen,
Einkünfte aus Vermietung und Verpach-
tung,

7. sonstige Einkünfte im Sinn des $22.
Zu welcher Einkunftsart die Einkünfte im einzelnen
Fall gehören, bestimmt sich nach den $$ 13bis 24.
(4) Einkünfte im Sinn desAbsatzes3 sind

1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe-
betrieb und selbständigerArbeit der Ge-

“ winn ($$ 4 bis 7e),
2. bei den anderen Einkunftsarten der Über-

schuß der Einnahmen über die Werbungs-
kosten ($$ 8, 9 und 9a).

(5) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-
treibenden ist der Gewinn nach dem Wirtschaftsjahr
zu ermitteln. Wirtschaftsjahr ist

1. bei Land- und Forstwirten der Zeitraum
vom 1.Juli bis zum30.Juni. Durch Rechts-
verordnung kann für einzelne Gruppen von
Land-undForstwirten ein andererZeitraum
bestimmt werden, wenn das aus wirtschaft-
lichen Gründen erforderlich ist;

2. bei Gewerbetreibenden, deren Firma im
Handelsregister eingetragen ist, der Zeit-
raum, für den sie regelmäßig Abschlüsse
machen;
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3. bei anderen Gewerbetreibenden das Ka-
lenderjahr. Sind sie gleichzeitig buch-
führende Land- und Forstwirte, so können
sie mit Zustimmung des Finanzamts den
nach Ziffer 1 maßgebendenZeitraum als
Wirtschaftsjahr für den Gewerbebetrieb
bestimmen, wenn sie für den Gewerbe-
betrieb Bücher führen und für diesen Zeit-
raum regelmäßigAbschlüssemachen.

1. Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn
des Wirtschaftsjahrs auf das Kalenderjahr,
in dem das Wirtschaftsjahr beginnt, und
auf das Kalenderjahr, in dem das Wirt-
schaftsjahr endet, entsprechend dem zeit-
lichen Anteil aufzuteilen;

2. bei Gewerbetreibenden ist der Gewinn des
Wirtschaftsjahrs auf das Kalenderjahr, in
dem das Wirtschaftsjahr beginnt, und auf
das Kalenderjahr, in dem das Wirtschafts-
jahr endet, entsprechend dem Verhältnis
der gesamten im Wirtschaftsjahr erzielten
und auf das jeweilige Kalenderjahr entfal-
lenden Umsätze aufzuteilen.

2. Steuerfreie Einnahmen
83

Leistungen aus einer Krankenversicherung und
aus der gesetzlichen Unfallversicherung sowie
Sachleistungen aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung der Arbeiter und Angestellten und
aus der Knappschaftsversicherung;

losenunterstützung, die gesetzliche Arbeits-
losenfürsorge und die gesetzliche Kurzarbeiter-
unterstützung;

Rentenversicherung der Arbeiter und der An-
gestellten, aus der Knappschaftsversicherung
und auf Grund der Beamten-(pensions-)gesetze;

Bereitschaftspolizei der Länder und der Voll-
zugspolizei der Länder und Gemeinden und bei
Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei des Bun-
des, der Länder und Gemeinden
a) der Geldwert der ihnen aus Dienstbeständen

überlassenen Dienstkleidung,
b) Einkleidungsbeihilfen und Abnutzungsent-

schädigungen für die Dienstkleidung der

zum Tragen oder Bereithalten von Dienst-
kleidung Verpflichteten und für dienstlich
notwendige Kleidungsstücke der Vollzugs-
beamten der Kriminalpolizei,

c) Verpflegungs- und Beköstigungszuschüsse
und der Geldwert der im Einsatz unentgelt-
lich abgegebenenVerpflegung,

d) der Geldwert der freien ärztlichen Behand-
lung, der freien Krankenhauspflege, des
freien Gebrauchs von Kur- und Heilmitteln
und der freien ärztlichen Behandlung er-
krankter Ehefrauen und unterhaltsberech-
tigter Kinder;

ten aus Öffentlichen Mitteln versorgungshalber
an Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene
und ihnen gleichgestellte Personen gezahlt
werden, soweit es sich nicht um Bezügehan-
delt, die auf Grund der Dienstzeit gewährt wer-
den; "

gleichägesetz;

stungen im Heilverfahren, die auf Grund ge-
setzlicher Vorschriften zur Wiedergutmachung
nationalsozialistischenUnrechts gewährt wer-
den. Die Steuerpflicht von Bezügen aus einem
aus Wiedergutmachungsgründen neu begrün-
deten oder wieder begründeten Dienstverhält-
nis sowie von Bezügen aus einem früheren
Dienstverhältnis, die aus Wiedergutmachungs-
gründen neu gewährt oder wieder gewährt
werden, bleibt unberührt;

Vorschriften wegen Entlassung aus einem
Dienstverhältnis;

Grund gesetzlicherVorschriften wegen Entlas-

Bezügeaus öffentlichenMitteln oder aus Mit-
teln einer Öffentlichen Stiftung, die wegen
Hilfsbedürftigkeit oder als Beihilfe zu dem
Zweck bewilligt werden, die Erziehung oder
Ausbildung, die Wissenschaft oder Kunst un-
mittelbar zu fördern. Darunter fallen nicht
Kinderzuschläge und Kinderbeihilfen, die auf
Grund der Besoldungsgesetze,besondererTa-
rife oder ähnlicher Vorschriften gewährt wer-
den;
die aus öffentlichen Kassen gezahlten Auf-
wandsentschädigungen und Reisekosten. Da-
gegensind Entschädigungen,die für Verdienst-
ausfall und Zeitverlust gezahlt werden, steuer-
pflichtig;
Vorzugsrenten auf Grund des Gesetzes über
die Ablösung öffentlicher Anleihen;
Heiratsbeihilfen und Geburtsbeihilfen, die an
Arbeitnehmer von dem Arbeitgeber gezahlt
werden. Übersteigt die Heiratsbeihilfe den Be-
trag von 500 Deutsche Mark, die Geburts-
beihilfe den Betrag von 300 Deutsche Mark, so
ist der übersteigende Betrag steuerpflichtig;



andere besondere Zuwendungen des Arbeit-
gebers an den Arbeitnehmer, z.B. Jubiläums-
geschenke, nach näherer Maßgabe einer Rechts-
verordnung, soweit es aus sozialen Gründen
geboten erscheint, die Zuwendungen ganz oder
teilweise steuerfrei zu belassen;
Weihnachtszuwendungen (Neujahrszuwendun-
gen) des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer,
soweit sie im einzelnen Fall insgesamt
100 Deutsche Mark nicht übersteigen. Weih-
nachtszuwendungen (Neujahrszuwendungen)
sind Zuwendungen in Geld, die in der Zeit vom
15. November eines Kalenderjahrs bis zum
15.Januar desfolgendenKalenderjahrsausAn-
laß des Weihnachtsfestes (Neujahrstags) ge-
zahlt werden;
das Aufgeld für ein an die Bank für Vertriebene

gunsten des Ausgleichsfonds ($ 5 des Lasten-
ausgleichsgesetzes)gegebenesDarlehen,wenn
das Darlehen nach $ 7f des Gesetzes in’der
Fassung vom 15. September 1953 (Bundes-
gesetzbl. IS. 1355) im Jahr der Hingabe als Be-
triebsausgabe abzugsfähig war;
Entschädigungen auf Grund des Gesetzes über
die Entschädigung ehemaliger deutscherKriegs-
gefangener.

$ 3a
Steuerbefreiung bestimmter Zinsen

1. Zinsen aus im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes oder in Berlin (West) ausgegebe-
nen Pfandbriefen und Kommunalschuldver-
schreibungen, wenn die Erlöse aus diesen
Wertpapieren mindestens zu 90 vom Hun-
dert zur Finanzierung des sozialen Woh-
nungsbaues und der durch ihn bedingten
Kosten der Aufschließungsmaßnahmen und
Gemeinschaftseinrichtungen bestimmt sind;

2. Zinsen aus
a) festverzinslichen Schuldverschreibungen

des Bundesund aus Schatzanweisungen
des Bundes mit einer Laufzeit von min-
destens drei Jahren,

b) festverzinslichen Schuldverschreibungen
der Länder und aus Schatzanweisungen
der Länder mit einer Laufzeit von min-
destensdrei Jahren, wenn derAusschuß
für Kapitalverkehr ($ 6 des Gesetzes
über den Kapitalverkehr vom 2. Sep-
tember 1949— WiGBl. S. 305 —) fest-
gestellt hat, daß die vorgesehenen Aus-
gabebedingungen das Kurs- und Zins-
gefüge am Kapitalmarkt nicht stören;

3. Zinsen aus vor dem 1. April 1952 — in
Berlin (West) vor dem 27. Juni 1952— im
Geltungsbereich des Grundgesetzes oder
in Berlin (West) ausgegebenen festverzins-
lichen Wertpapieren (ausgenommen Na-
mensschuldverschreibungen) und aus fest-
verzinslichen Wertpapieren, die in der Zeit
nach dem 31.März 1952— in Berlin (West)

nachdem26.Juni 1952— bis zum 17.De-
zember 1952im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes oder in Berlin (West) ausgegeben
und nach dem Gesetz über den Kapital-
verkehr vom 2. September 1949 (WiGBl.
S. 305) genehmigt worden sind. Die Steuer-
freiheit bezieht sich auch auf Zinsen aus
vor dem 21. Juni 1948— in Berlin (West)
vor dem 25. Juni 1948 — außerhalb des
Geltungsbereichs des Grundgesetzes und
von Berlin (West) ausgegebenen festver-
zinslichen Wertpapieren
a) von Geldinstituten, die nach $ 3 der

35. Durchführungsverordnung zum Um-
stellungsgesetz (Öffentlicher Anzeiger
Nr. 83vom 13.September1949)bis zum
17. Dezember 1952 als verlagert an-
erkannt worden sind oder vor dem
21. Juni 1948ihren Sitz in den Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder vor dem
25. Juni 1948nach Berlin (West) verlegt
haben,

b) von anderen Unternehmen, die ihren
Sitz in den Geltungsbereich des Grund-
gesetzes oder nach Berlin (West) ver-
legt haben und auf deren Emissionen
$ 1 des Gesetzes zur Bereinigung des
Wertpapierwesens (Wertpapierbereini-
gungsgesetz) vom 19. August 1949
(WiGBl. S. 295) — in Berlin (West) $ 1
des Gesetzeszur BereinigungdesWert-
papierwesens (Wertpapierbereinigungs-
gesetz) vom 26. September 1949 (Ver-
ordnungsblatt für Groß-Berlin Teil I
S. 346) — anzuwenden ist.

Die Steuerfreiheitgilt nicht für Zinsen aus
Industrieobligationen, die nach dem 20.Juni
1948— in Berlin (West) nachdem24.Juai
1948— ausgegeben worden sind und nicht
für Zinsen aus Wandelanleihen und Ge-
winnobligationen. Sie gilt jedoch für Zin-
sen aus vor dem 1. Januar 1952ausge-
gebenen Industrieobligationen (ausgenom-
men Wandelanleihen und Gewinnobliga-
tionen), soweit und nachdem der Zinssatz
auf 5,5 vom Hundert ermäßigt worden ist;

Berlin (West) nach dem 26. Juni 1952 -
im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder
in Berlin (West) ausgegebenen festverzins-
lichen Wertpapieren, wenn der Verwen-
dungszweck des Erlöses nach Anhörung
des Ausschussesfür Kapitalverkehr ($ 6
des Gesetzes über den Kapitalverkehr vom
2. September 1949— WiGBl. S. 305 —)
durch Rechtsverordnung als besonders för-
derungswürdiganerkanntworden ist. Eine
Anerkennung darf nur erfolgen, wenn eine
Ausgabe für den vorgesehenen Verwen-
dungszweck zu den üblichen Bedingungen
am Kapitalmarkt nicht möglich ist und
wenn der Kapitalverkehrsausschuß fest-
gestellt hat, daß durch die Ausgabe das
Kurs- und Zinsgefüge am Kapitalmarkt
nicht gestört wird.



(2) Eine Anleihe gilt im Sinn des Absatzes 1 als
ausgegeben, wenn mindestens ein Wertpapier der
Anleihe veräußert worden ist,

(3) Die Steuerfreiheit der Zinsen aus den im
Absatz 1 bezeichneten Anleihen wird durch eine
Anderung des Ausgabekurses der Anleihe nicht
berührt, wenn der Bundesminister für Wirtschaft
im Einvernehmen mit dem Bundesminister der
Finanzen die Änderung genehmigt hat.

(4) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziffern 1, 2
und 4 gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinn des
Absatzes 1 Ziffern 1, 2 und 4, die vor dem 1. Januar
1955 ausgegeben worden sind.

$&3b
Steuerbefreiung bestimmter Gewinnanteile

Steuerfrei sind die vor dem 1. Januar 1959 fällig
gewordenen Gewinnanteile und sonstigen Bezüge
aus Anteilen an Wohnungsunternehmen,solange
diese nach dem Gesetz über die Gemeinnützigkeit
im Wohnungswesen vom 29. Februar 1940 (Reichs-
gesetzbl. I S. 438) und den dieses Gesetz ergänzen-
den Vorschriften als gemeinnützig anerkannt sind.

3. Gewinn
$ 4A

Gewinnbegriff im allgemeinen
(1) Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen

dem Betriebsvermögen am Schluß des Wirtschafts-
jahrs und dem Betriebsvermögen am Schluß des
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs, vermehrt um
den Wert der Entnahmen und vermindert um den
Wert der Einlagen. Entnahmen sind alle Wirt-
schaftsgüter (Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse,
Nuizungen und Leistungen), die der Steuerpflichtige
dem Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder für
andere betriebsfremde Zwecke im Laufe des Wirt-
schaftsjahrs entnommen hat. Einlagen sind alle
Wirtschaftsgüter (Bareinzahlungen und sonstige
Wirtschaftsgüter), die der Steuerpflichtige dem Be-
trieb im Laufe des Wirtschaftsjahrs zugeführt hat.
Bei der Ermittlung des Gewinns sind die Vorschrif-
ten über die Betriebsausgaben (Absatz 4), über die
Bewertung ($$6, 6a) und über die Absetzung für
Abnutzung oder Substanzverringerung ($7) zu be-
folgen. Der Wert des Grund und Bodens, der zum
Anlagevermögen gehört, bleibt außer Ansatz.

(2) Der Steuerpflichtige darf die Vermögensüber-
sicht (Bilanz) auch nach ihrer Einreichung beim
Finanzamt ändern, soweit sie den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung unter Befolgung der
Vorschriften dieses Gesetzes nicht entspricht. Dar-
über hinaus ist eine Änderung der Vermögensüber-
sicht (Bilanz) nur mit Zustimmung des Finanzamts,
im Rechtsmittelverfahren mit Zustimmung der
Rechtsmittelbehörde zulässig.

(3) Steuerpflichtige, die nicht auf Grund gesetz-
licher ‘Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu füh-
ren und regelmäßig Abschlüsse zu machen, und die
auch keine Bücher führen und keine Abschlüsse

machen, können als Gewinn den Überschuß der Be-
triebseinnahmenüber die Betriebsausgaben(Ab-
satz 4) ansetzen. Die Vorschriften über die Abset-
zung für Abnutzung oder Substanzverringerung
($ 7) sind zu befolgen.
(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die

durch den Betrieb veranlaßt sind. Berühren Betriebs-
ausgaben im Sinn des Satzes1 die Lebensführung
des Steuerpflichtigen oder anderer Personen, so
scheiden die Aufwendungen bei der Gewinnermiitt-
lung insoweit aus, als sie unter Berücksichtigung
der Verkehrsauffassung als unangemessen anzu-
sehen sind. $ 12 Ziff. 1 bleibt unberührt.

85
Gewinn bei Vollkaufleuten und bei

bestimmten anderen Gewerbetreibenden
Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund gesetz-

licher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu füh-
ren und regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder die
ohne eine solche Verpflichtung Bücher führen und
regelmäßig Abschlüsse machen, ist für den Schluß
des Wirtschaftsjahrs das Betriebsvermögen anzu-
setzen ($ 4 Abs. 1 Satz 1), das nach den handels-
rechtlichenGrundsätzenordnungsmäßigerBuchfüh-
rung auszuweisen ist. Die Vorschriften über die
Entnahmen und die Einlagen ($ 4 Abs. 1), über die
Zulässigkeit der Bilanzänderung ($ 4 Abs. 2), über
die Betriebsausgaben ($ 4 Abs. 4), über die Bewer-
tung ($$ 6, 6a) und über die Absetzung für Abnut-
zung oder Substanzverringerung ($ 7) sind zu befol-
gen.

86
Bewertung

(1) Für die Bewertungder einzelnenWirtschafts-
güter, die dem Betrieb dienen, gilt das Folgende:

1. Wirtschaftsgüter des Aniagevermögens,
die der Abnutzung unterliegen, sind mit
denAnschaffungs-oderHerstellungskosten,
vermindert um die Absetzungen für Ab-
nutzung nach $ 7, anzusetzen. Ist der Teil-
wert niedriger, so kann dieser angesetzt
werden. Teilwert ist der Betrag, den ein
Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen
des Gesamtkaufpreises für das einzelne
Wirtschaftsgut ansetzen würde; dabei ist
davon auszugehen, daß der Erwerber den
Betrieb fortführt. Bei Wirtschaftsgütern,
die bereits am Schluß des vorangegange-
nen Wirtschaftsjahrs zum Anlagevermögen
des Steuerpflichtigen gehört haben, darf
der Bilanzansatz nicht‘ über den letzten
Bilanzansatz hinausgehen.

2. Andere als die in Ziffer ft bezeichneten
Wirtschaftsgüter des Betriebs (Grund und
Boden, Beteiligungen, Geschäfts- oder Fir-
menwert, Umlaufsvermögen) sind mit den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten an-
zusetzen. Statt der Anschaffungs- oder Her-
stellungskostenkann der niedrigere Teil-
wert (Ziffer 1 Satz 3) angesetzt werden.
Bei Wirtschaftsgütern, die bereits am



Schluß des vorangegangenen Wirtschafts-
jahrs zum Betriebsvermögen gehört haben,
kann der Steuerpflichtigein den folgenden
Wirtschaftsjahren den Teilwert auch dann
ansetzen,wenn er höher ist als der letzte
Bilanzansatz; es dürfen jedoch höchstens
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
angesetztwerden. Bei land- und forstwirt-
schaftlichenBetrieben ist auch der Ansatz
des höheren Teilwerts zulässig, wenn das
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung entspricht.

3. Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer
Anwendung der Vorschriften der Ziffer 2
anzusetzen.

4. Entnahmen des Steuerpflichtigen für sich,
für seinen Haushalt oder für andere be-
triebsfremde Zwecke sind mit dem Teilwert
anzusetzen.

5. Einlagen sind mit dem Teilwert für den
Zeitpunkt der Zuführung anzusetzen; sie
sind jedoch höchstens mit den tatsächlichen
Anschaffungs-oder Herstellungskostenan-
zusetzen, wenn das zugeführte Wirtschafts-
gut innerhalb der letzten drei Jahre vor
dem Zeitpunkt der Zuführung angeschafft
oder hergestellt worden ist.

6. Bei Eröffnung eines Betriebs oder entgelt-
lichem Erwerb eines Betriebs sind die Wirt-
schaftsgüter mit dem Teilwert, höchstens
jedoch mit den tatsächlichen Anschaffungs-
oder Herstellungskosten anzusetzen.

(2) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von be-
weglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens,
die der Abnutzung unterliegenund die einer selb-
ständigen Bewertung und Nutzung fähig sind, im
Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller
Höhe als Betriebsausgaben absetzen, wenn die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das
einzelne Wirtschaftsgut 600 Deutsche Mark nicht
übersteigen.

86a
Rückstellung für Pensionsanwartschaften

Eine Rückstellung für Pensionsanwartschaften
(Versorgungsansprüche von Personen, bei denen
der Versorgungsfall noch nicht eingetreten ist) darf
im Wirtschaftsjahr den Gewinn nur bis zur Höhe
des Betrags mindern, der auf das Wirtschaftsjahr
entfällt, wenn die Rückstellung nach versicherungs-
mathematischen Grundsätzen gleichmäßig auf die
Zeit von der Entstehungder Pensionsverpflichtung
(Pensionszusage) bis zu dem vertraglich vorgesehe-
nen Eintritt des Versorgungsfails verteilt wird. Als
Rechnungszinsfuß sind mindestens 3!/; vom Hundert
zugrunde zu legen. In dem Wirtschaftsjahr, in dem
der Versorgungsfall eintrit' oder die aus der Pen-
sionszusage berechtigte Person ihre Tätigkeit für
den Steuerpflichtigen unter Beibehaltung des Ver-
sorgungsanspruchs beendet, darf die Rückstellung
den Gewinn bis zu dem Betrag mindern, der sich
als Unterschied zwischen dem versicherungsmathe-
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matischenBarwert der künftigen Pensionsleistun-
gen und einer nach den Grundsätzender Sätze 1
und 2 für den Bilanzstichtagdes vorangegangenen
Wirtschaftsjahrs berechneten Rückstellung ergibt.

87
Absetzung für Abnutzung
oder Substanzverringerung

(1) Bei Gebäuden und sonstigen Wirtschafts-
gütern, deren Verwendung oder Nutzung durch den
Steuerpflichtigenzur Erzielung von Einkünften sich
erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum von mehr als
einem Jahr erstreckt, ist jeweils für ein Jahr der Teil
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzü-
setzen, der bei Verteilung dieser Kosten auf die Ge-
samtdauer der Verwendung ‘oder Nutzung auf ein
Jahr entfällt (Absetzung für Abnutzung). Die Ab-
setzung bemißt sich hierbei nach der betriebs-
gewöhnlichen Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts.
Absetzungen für außergewöhnliche technische oder
wirtschaftliehe Abnutzung sind zulässig.

(2) Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen und
anderenBetrieben, die einen Verbrauch der Sub-
stanz mit sich bringen, ist auf die Absetzungen für
Substanzverringerung Absatz 1 entsprechend anzu-
wenden.

8 7a
Bewertungsfreiheit für bewegliche Wirtschaftsgüter

(1) Steuerpflichtige, die
1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes

zur Inanspruchnahme von Rechten und
Vergünstigungen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse,Religion, Nationa-
lität, Weltanschauung oder politischer Geg-
nerschaft gegen den Nationalsozialismus
verfolgt worden sind, \

ihre frühere Erwerbsgrundlageverloren habenund
den Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ermitteln, können für die abnutzbaren beweg-
lichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens neben
der nach $ 7 von den Anschaffungs-oder Herstel-
lungskosten zu bemessenden Absetzung für Ab-
nutzung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung
und in dem darauffolgenden Jahr bis zu insgesamt
50 vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, höchstens jedoch für alle in Betracht
kommendenWirtschaftsgüter eines Unternehmens
bis zu 100000 Deutsche Mark jährlich abschreiben.
Die Absetzungfür Abnutzungin den folgendenJah-
ren bemißt sich nachdemdann nochvorhandenen
Restwert und der Restnutzungsdauer der einzelnen
Wirtschaftsgüter, für die Bewertungsfreiheit nach
Satz 1 in Anspruch genommen worden ist.
(2) Die Bewertungsfreiheit nach Absatz 1 kann

nur für diejenigen abnutzbaren beweglichen Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens in Anspruch ge-
nommen werden, die bis zum 31.Dezember 1956an-
geschafft oder hergestellt worden sind. Bei Wirt-
schaftsgütern, für die von der Bewertungsfreiheit
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nach Absatz 1 Gebrauch gemacht wird, sind die Ab-
setzungen für Abnutzung nach $ 7 in gleichen Jah-
resbeträgen vorzunehmen,

$ 7b
Erhöhte Absetzungen für Wohngebäude

(1) Bei Gebäuden, die
a) nach dem 31. Dezember1948”, aber vor

dem 1. Januar 1953 errichtet worden sind
und zu mehr als 80 vom Hundert Wohn-
zwecken dienen oder

b) nach dem 31.Dezember 1952errichtet wor-
den sind und zu mehr als 66%svom Hun-
dert Wohnzwecken dienen,

können abweichend von $ 7 im Jahr der Herstellung
und in dem darauffolgenden Jahr auf Antrag je
10 vom Hundert der Herstellungskosten abgesetzt
werden. Ferner können in den darauffolgenden
zehn Jahren an Stelle der nach $ 7 zu bemessenden
Absetzung für Abnutzung jeweils bis zu 3 vom Hun-
dert der Herstellungskosten abgesetzt werden. Nach
Ablauf dieser zehn Jahre bemessen sich die Ab-
setzungen für Abnutzung nach dem dann noch vor-
handenen Restwert und der Restnutzungsdauer des
Gebäudes. Den Herstellungskosten eines Gebäudes
werden die Aufwendungen gleichgestellt, die nach
dem 31. Dezember 1948°) zum Wiederaufbau eines
durch Kriegseinwirkung ganz oder teilweise zer-
störten Gebäudes gemacht werden, wenn dieses Ge-
bäude ohne den Wiederaufbau nicht mehr oder nicht
mehr voll zu Wohnzwecken verwendet werden kann.
(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten ent-

sprechendfür Aufwendungen,die nachdem31.De-
zember 1949 für Zubauten, Ausbauten oder Umbau-
ten anbestehendenGebäudengemachtwordensind,
wenn die neu hergestellten Gebäudeteile zu mehr
als 80 vom Hundert Wohnzwecken dienen.

(3) Bei Gebäuden im Sinn des Absatzes 1 Buch-
stabe b, die im Rahmen derKleinsiedlung oder als
Kaufeigenheime mit der Verpflichtung errichtet wor-
den sind, sie an natürlichePersonenzu Eigentumzu
übertragen, können die Absetzungen im Sinn des
Absatzes 1 (erhöhteAbsetzungen)vom Ersterwer-
ber vorgenommen werden, soweit der Bauherr nicht
selbst für die veräußertenGebäude erhöhte Ab-
setzungen geltend gemacht hat. In diesen Fällen
treten an die Stelle der Herstellungskosten (Absatz 1
Satz 1) die Anschaffungskosten.Hat der Bauherr
für die veräußerten Gebäude keine erhöhten Ab-
setzungen vorgenommen, so tritt für den Eıst-
erwerber an die Stelle des Jahrs der Herstellung
(Absatz 1Satz1) das Jahr des Ersterwerbs. Hat der
Bauherr für die veräußerten Gebäude erhöhte Ab-
setzungen vorgenommen, so kann der Ersterwerber
sie nur mit denHundertsätzenund für denZeitraum
geltend machen, die für den Bauherrn ohne die Ver-
äußerung maßgebend gewesen wären.

(4) Bei Gebäuden im Sinn des Absatzes 1 Buch-
stabe b gilt die Vorschrift des Absatzes 3 entspre-
chend für den Ersterwerber einer Wohnung (Eigen-
tumswohnung) im Sinn des Ersten Teils oder eines
*) Im Land Berlin: 31.Dezember 1949.

Dauerwohnrechtsim Sinn des Zweiten Teils des
Wohnungseigentumsgesetzes, wenn der Dauer-
wohnberechtigte wirtschaftlich einem Wohnungs-
eigentümergleichsteht.

8 7c
Förderung des Wohnungsbaues

(1) Steuerpflichtige,die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung nach $ 4 Abs. 1 oder
nach $ 5 ermitteln, können bei unverzinslichen, in

aus Mitteln des Betriebs zur Förderung des Baues
von Wohnungen gegeben werden, 25 vom Hundert
desnachAbsatz 4 berücksichtigungsfähigenGesamt-
betragsder im WirtschaftsjahrgegebenenDarlehen
außerhalb der Bilanz vom Gewinn abziehen.Das
gilt auch, wenn die Hingabe der Darlehen nicht
durch den Betrieb veranlaßt worden ist. Die Dar-
lehen sind in der Bilanz mit demWert anzusetzen,
der sich nach Abzug von Zwischenzinsen unter
Berücksichtigungvon ZinseszinsenvomNennbetrag
der Darlehen ergibt. Dabei ist von einem Zinssatz
von höchstens 5,5 vom Hundert auszugehen.

(2) Steuerpflichtige, die den Gewinn nach Durch-
schnittsätzen oder nach $ 4 Abs. 3 ermitteln, und
Steuerpflichtige, die keine Einkünfte im Sinn des
$ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 3 haben, können bei unver-
zinslichen, in gleichen Jahresbeträgen zu tilgenden
Darlehenzur FörderungdesBauesvon Wohnungen
25 vom Hundert des nach Absatz 4 berücksichti-
gungsfähigen Gesamtbetrags der im Wirtschaftsjahr
oder Kalenderjahr gegebenenDarlehen wie Be-
triebsausgaben oder Werbungskosten abziehen.

(3) Voraussetzung für die Anwendung der Vor-
schriftender Absätze 1 und 2 ist, daß die Darlehen

1. eine Laufzeit von mindestens zehn Jahren
haben,

2. nach dem 31.Dezember 1954 und vor dem
1.Januar 1959 an einen Bauherrn gegeben
werden,

3. von dem Bauherrn unverzüglich und un-
mittelbar zur nachstelligen Finanzierung
oder Restfinanzierung des Baues von Woh-
nungen im Sinn des $ 7 Abs.2 des Ersten
Wohnungsbaugesetzes in der Fassung vom
25. August 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1047)
a) zur Benutzung durch Arbeitnehmer des

Steuerpflichtigen oder
b) in Eigenheimen,Kaufeigenheimen,Klein-

siedlungen oder als Wohnungen (Eigen-
tumswohnungen) im Sinn des Ersten
Teils des Wohnungseigentumsgesetzes
oder

c) durch Wiederaufbau von durch Kriegs-
einwirkung ganz oder teilweise zer-
störten Gebäuden

verwendet werden.
(4) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 sind

nur anzuwenden, wenn die Darlehen 7000 Deutsche
Mark für jede geförderte Wohnung nicht über-
steigen. Bei Darlehen, die zur Finanzierung des
Baues von Wohnungen in Eigenheimen, Kaufeigen-



heimen, Kleinsiedlungen oder von Wohnungen
(Eigentumswohnungen)im Sinn des Ersten Teils
des Wohnungseigentumsgesetzes verwendet wer-
den, erhöht sich dieser Betrag auf 10000 Deutsche
Mark. Bei Eigenheimen, Kaufeigenheimen und
Kleinsiedlungen mit zwei Wohnungen gilt diese
Erhöhung nur für Darlehen zur Finanzierung einer
der beiden Wohnungen. Darlehen, die zur Finan-
zierung des Baues von Wohnungen im Sinn des
Absatzes 3 Ziffer 3 Buchstaben b und c verwendet
werden,dürfen bei derErmittlungdes nachAbsatz 1
vom Gewinn abzuziehenden Betrags nur insoweit
berücksichtigtwerden, als sie 30 vom Hundert des
Gewinns aus dem Betrieb nicht übersteigen, aus
dessenMitteln die Darlehen gegebenworden sind.
Das gilt nicht,wenn diese Wohnungen für Arbeit-
nehmerdes Steuerpflichtigenerrichtetwerden.
(5) Zum Nachweis der in Absatz 3 Ziffer 3 und

in Absatz 4 Sätzen 1 bis 3 bezeichneten Voraus-
setzungen ist eine Bescheinigung der nach $ 10 des
Ersten Wohnungsbaugesetzes bestimmten Stelle
vorzulegen.
(6) Wird ein Darlehen im Sinn der Absätze 1

oder 2 während der Laufzeit über die Tilgungs-
beträge hinaus zurückgezahlt oder innerhalb von
zehn Jahren nach der Hingabe abgetreten, so ist
zum Zweck der Nachversteuerungim Wirtschafts-
jahr oder Kalenderjahr der Rückzahlungoder Ab-
tretungder nachAbsatz 1abgezogeneBetragaußer-
halb der Bilanz demGewinn und der nachAbsatz 2
abgezogene Betrag der Einkunftsart, bei der er abge-
zogenworden ist, hinzuzurechnen.

$ 7d
Bewertungsfreiheit für Schiffe

Bei Schiffen, die nach dem 31. Dezember 1948*)
angeschafftoder hergestellt worden sind, können
nebender nach$7 von denAnschaffungs-oderHer-
stellungskosten zu bemessenden Absetzung für Ab-
nutzung im Jahr der Anschaffungoder Herstellung
und in dem darauffolgenden Jahr bis zu je 15 vom
Hundert der Anschaffungs- oder Herstellungskosten
abgesetzt werden. Die Absetzung für Abnutzung in
den folgenden Jahren bemißt sich nach dem dann
noch vorhandenen Restwert und derRestnutzungs-
dauer des Schiffs.Wird von der Bewertungsfreiheit
nach Satz 1 Gebrauch gemacht, so sind die Absetzun-
gen für Abnutzung nach $ 7 in gleichen Jahres-
beträgen vorzunehmen. Den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten eines Schiffs werden die Auf-
wendungen gleichgestellt, die nach dem 31.Dezem-
ber 1948°) zur Wiederherstellung eines durch
Kriegseinwirkung ganz oder teilweise zerstörten
Schiffs gemacht werden.

$ 7e
Bewertungsireiheit für Fabrikgebäude, Lagerhäuser

und landwirtschaftliche Betriebsgebäude
(1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes
zur Inanspruchnahme von Rechten und
Vergünstigungen berechtigt sind oder

*) Im Land Berlin: 31.Dezember 1949.
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2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationa-
lität, Weltanschauungoder politischerGeg-
nerschaft gegen den Nationalsozialismus
verfolgt worden sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlageverloren habenund
den Gewinn nach $4 Abs. 1 oder nach $5 auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können
bei Gebäuden, die im eigenen gewerblichen Betrieb
unmittelbar

a) der Fertigung oder
b) der Bearbeitung von zum Absatz be-

stimmten Wirtschaftsgütern oder
c) der Wiederherstellungvon Wirtschafts-

gütern oder
d) ausschließlichder Lagerungvon Waren,

die zum Absatz an Wiederverkäufer
bestimmt sind oder für fremde Rech-
nung gelagertwerden,

dienen und nach dem 31.Dezember 1951, aber vor
dem 1.Januar 1957hergestelltworden sind, neben
der nach$ 7 von denHerstellungskostenzu bemes-
senden Absetzung für Abnutzung im Wirtschafts-
jahr der Herstellungdes Gebäudesund in demdar-
auffolgendenJahr bis zu je 10 vom Hundert der
Herstellungskosten absetzen. In den folgenden
Wirtschaftsjahren bemessen sich die Absetzungen
für Abnutzung nach dem Restwert und der Rest-
nutzungsdauer des Gebäudes. Den Herstellungs-
kosten eines Gebäudes werden die Aufwendungen
gleichgestellt, die nach dem 31.Dezember 1951,aber
vor dem 1. Januar 1957 zum Wiederaufbau eines
durchKriegseinwirkung ganzoder teilweise zerstör-
tenGebäudesgemachtwerden,wenndiesesGebäude
ohne den Wiederaufbau nicht oder nicht mehr voll
zu einem der in Satz 1 bezeichneten Zwecke verwen-
det werden kann.
(2) Absatz 1 ist entsprechendanwendbarauf die

Herstellungskosten von land- und forstwirtschaft-
lichenBetriebsgebäudenund auf die Aufwendungen
zum Wiederaufbau von durch Kriegseinwirkung
ganz oder teilweise zerstörten land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsgebäuden, wenn der Gewinn aus
Land- und Forstwirtschaft auf Grund ordnungsmäßi-
ger Buchführungermitteltwird.

(3) Bei Gebäuden, für die von der Bewertungsfrei-
heit im Sinn der Absätze 1oder2 Gebrauchgemacht
wird, sind die Absetzungen für Abnutzung nach $ 7
in gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen.

4. Überschuß der Einnahmen
über die Werbungskosten

$8
Einnahmen

(1) Einnahmensind alle Güter, die in Geld oder
Geldeswert bestehenund dem Steuerpflichtigenim
Rahmen einer der Einkunftsarten des $ 2 Abs.3
Ziff. 4 bis 7 zufließen.
(2) Einnahmen, die nicht in Geld bestehen (Woh-

nung, Kost, Waren und sonstige Sachbezüge) sind
mit den üblichen Mittelpreisen des Verbrauchsoits
anzusetzen.
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Werbungskosten

Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwer-
bung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Sie
sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie er-
wachsen sind. Werbungskosten sind auch

1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflich-
tungsgründen beruhende Renten und dauernde
Lasten, soweit sie mit einer Einkunftsart in
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Bei
Leibrenten kann nur der Anteil abgezogen
werden, der sich aus der in $ 22 Ziff. 1 Buch-
stabe a aufgeführten Tabelle ergibt; in den
Fällen des $ 22 Ziff. 1 Buchstabe a letzter Satz
kann nur der Anteil, der nach der in dieser Vor-
schrift vorgesehenen Rechtsverordnung zu er-
mitteln ist, abgezogenwerden;

2. Steuern vom Grundbesitz, sonstige öffentliche
Abgaben und Versicherungsbeiträge, soweit
solche Ausgaben sich auf Gebäude oder auf
Gegenstände beziehen, die dem Steuerpflichti-
gen zur Einnahmeerzielung dienen;

3. Beiträge zu Berufsständen und sonstigen Berufs-
verbänden, deren Zweck nicht auf einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist;

-4. Aufwendungen des Steuerpflichtigen für Fahr-
ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Zur
Abgeltung des Abzugs dieser Aufwendungen
bei Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeugs
sind durch Rechtsverordnungje ein Pauschbe-
trag für die Benutzung eines Kraftwagens, Mo-
torrads oder Fahrrads mit Motor festzusetzen;
Absetzungenfür Abnutzung sind dabei zu be-
rücksichtigen;

5. Aufwendungen für Arbeitsmittel (Werkzeuge
und Berufskleidung);

6. Absetzungenfür Abnutzung und für Substanz-
verringerung ($$ 7, 7b und ?7d).

8 9a
Pauschbeträge für Werbungskosten

Für Werbungskostensind bei der Ermittlung der
Einkünfte die folgenden Pauschbeträge abzuziehen,
wenn nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen
werden:

1. von den Einnahmen aus nichtselbständiger Ar-
beit:
ein Pauschbetrag von 312 Deutsche Mark;

2. von den Einnahmen aus Kapitalvermögen, wenn
diese 1500Deutsche Mark nicht übersteigen und
das Einkommen nach Abzug des Pauschbetrags
6000 Deutsche Mark nicht übersteigt:
ein Pauschbetragvon 200DeutscheMark;

3. von wiederkehrenden Bezügen im Sinn des $ 22
Ziff. 1:
ein Pauschbetrag von 200 Deutsche Mark.

Die Pauschbeträge dürfen nicht höher sein als die
Einnahmen aus der jeweiligen Einkunftsart.

5. Sonderausgaben
$ 10

(1) Sonderausgaben,die vom Gesamtbetragder
Einkünfte abgezogen werden, sind die folgenden
Aufwendungen, wenn sie weder Betriebsausgaben
noch Werbungskosten sind:

1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflich-
tungsgründen beruhende Renten und dau-
ernde Lasten, die nicht mit Einkünften in
wirtschaftlichemZusammenhangstehen,die
bei derVeranlagungaußerBetrachtbleiben.
Bei Leibrenten kann nur der Anteil abge-
zogen werden, der sich aus der in $22 Ziff.1
Buchstabe a aufgeführten Tabelle ergibt;
in den Fällen des $ 22 Ziff. 1 Buchstabe a
letzter Satz kann nur.der Anteil, der nach
der in dieser Vorschrift vorgesehenen
Rechtsverordnung zu ermitteln ist, abgezo-
gen werden;

2. Beiträge und Versicherungsprämien zu
Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversiche-
rungen, zu den gesetzlichen Rentenversiche-
rungen und der Arbeitslosenversicherung,
zu Versicherungen auf den Lebens- oder
Todesfall und zu Witwen-, Waisen-, Ver-
sorgungs- und Sterbekassen;

3. Beiträge an Bausparkassen zur Erlangung
von Baudarlehen;

4, nach Maßgabe einer Rechtsverordnung
vor dem 1. Januar 1958 geleistete Beiträge
auf Grund von Kapitalansammlungsverträ-
gen (allgemeineSparverträge,Sparverträge
mit festgelegten Sparraten und diesen Ver-
trägen gleichzustellende Kapitalansamm-
lungsverträge), wenn die angesammelten
Beträgeauf siebenJahre festgelegtwerden.
Der Zeitraum von sieben Jahren verlängert
sich auf zehn Jahre, wenn der Steuerpflich-
tige zur Zeit des Vertragsabschlusses das
50. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Bei
Sparverträgen mit festgelegten Sparraten
sind auch die nach dem 31. Dezember 1957
geleisteten Beiträge Sonderausgaben, wenn
mindestens die erste Einzahlung vor dem
1.Januar 1957geleistet worden ist;

5. gezahlte Kirchensteuer;
6. gezahlte Vermögensteuer;
7. die nach $ 211 Abs. 1 Nr. 1und 2 des Lasten-

ausgleichsgesetzesabzugsfähigen.Teile der
Vermögensabgabe, der Hypothekengewinn-
abgabe und der Kreditgewinnabgabe und
die nach $ 216 des Lastenausgleichsgesetzes
abzugsfähigen Beträge an Übergangsab-
gabe;

8. die BeiträgeaufGrund der Vorschriftendes
Kindergeldgesetzesvom 13.November 1954
(Bundesgesetzbl. I S. 333).

(2) Nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ist eine
Nachversteuerung durchzuführen

1. bei Versicherungen (Absatz 1 Ziffer 2) ge-
gen einmalige Beitragsleistungbei Beginn



Nr. 42— Tag der Ausgabe:

des Versicherungsvertrags (Einmalbeitrag),
bei denen die volle oder teilweise Rückzah-
lung von geleisteten Beiträgen verlangt
werden kann, wenn vor Ablauf von zehn
Jahren seit Vertragsabschluß die Versiche-
rungssumme, außer im Schadensfall und in
der Rentenversicherung auch bei Erbringung
der vertragsmäßigen Rentenleistung, ganz
oder zum Teil ausgezahlt oder die bezeich-
neten Einmalbeiträge ganz oder zum Teil
zurückgezahlt oder Ansprüche aus dem Ver-
sicherungsvertrag ganz oder zum Teil abge-
treten oder beliehen werden;

. bei Bausparverträgen (Absatz 1 Ziffer 3),
wenn vor Ablauf von fünf Jahren seit Ver-
tragsabschluß, außer im Fall des Todes des
Bausparers, die Bausparsumme ganz oder
zum Teil ausgezahlt, geleistete Beiträge
ganz oder zum Teil zurückgezahlt oder An-
sprüche aus dem Bausparvertrag beliehen
werden; die Auszahlung der Bausparsumme
oder die Beleihung von Ansprüchen aus
demBausparvertragist jedochunschädlich,
wenn der Steuerpflichtige die empfangenen
Beträge unverzüglich und unmittelbar zum
Wohnungsbau verwendet;

. bei Kapitalansammlungsverträgen (Absatz 1
Ziffer 4), wenn vor Ablauf der in Absatz 1
Ziffer 4 bezeichneten Zeiträume die ange-
sammelten Beträge ganz oder zum Teil zu-
rückgezahlt oder Ansprüche aus demKapi-
talansammlungsvertrag abgetreten oder be-
liehen werden; das gilt nicht, wenn der Spa-

; rer stirbt oder nach dem Vertragsabschluß
völlig erwerbsunfähig wird.

für die Ehefrau und diejenigen Kinder des
Steuerpflichtigen,die mit ihm zusammen
veranlagt werden, oder für über 18 Jahre
alte Kinder, für die dem Steuerpflichtigen
Kinderermäßigung gewährt wird.

. Beiträge und Versicherungsprämien an
solche Versicherungsunternehmen und Bau-
sparkassen, die weder ihre Geschäftsleitung
noch ihren Sitz im Inland haben, sind nur
dann abzugsfähig, wenn diesen Unterneh-
men die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb im
Inland erteilt ist.

. Für die Sonderausgabenim Sinn des Ab-
satzes 1 Ziffern 2 bis 4 gilt das Folgende:
a) Sie können bis zu einem Betrag von

800 Deutsche Mark im Kalenderjahr in
voller Höhe abgezogen werden. Dieser
Betragerhöhtsichum800DeutscheMark
im Kalenderjahr für die Ehefrau und um
je 500 Deutsche Mark im Kalenderjahr
für jedes Kind im Sinn des $32 Abs. 4
Ziff. 4, für das dem Steuerpflichtigen Kin-
derermäßigung zusteht oder gewährt
wird;

b) beiSteuerpflichtigen, die mindestens vier
Monate vor demEnde des Veranlagungs-
zeilraums das 50. Lebensjahr vollendet
haben, erhöhen sich die im Buchstaben a
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bezeichnetenBeträge von je 800Deut-
sche Mark auf je 1600 Deutsche Mark
und von je 500 DeutscheMark auf je
1000 Deutsche Mark, wenn in dem Ein-
kommen überwiegend Einkünfte aus
selbständigerArbeit oder aus nichtselb-
ständiger Arbeit enthalten sind oder

- wenn das steuerpflichtige Vermögen, das
sich zu Beginn des Veranlagungszeit-
raums auf Grund der letzten Vermögen-
steuerveranlagung des Steuerpflichtigen
ergibt, 40000 Deutsche Mark nicht über-
steigt. Das gilt nicht bei Steuerpflichtigen,
die nach dem 31. Dezember 1957 das
50. Lebensjahr vollenden;

c) übersteigendie Sonderausgabenim Sinn
des Absatzes 1 Ziffern 2 bis 4 die in den
Buchstaben a und b bezeichneten Beträge,
so kann der darüber hinausgehende Be-
trag zur Hälfte, höchstens jedoch bis zu
50 vom Hundert der in den Buchstaben a
und b bezeichneten Beträge abgezogen
werden.

4. Hat die Steuerpflichtnicht während eines
vollen Kalenderjahrs bestanden, so sind
die Jahresbeträge nach Ziffer 3 Buchstaben
aundb entsprechend der Zahl der vollen
Monate, in denen die Steuerpfl'cht bestan-
den hat, herabzusetzen und auf volle Deut-
sche Mark nach unten abzurunden.

8 10a
Steuerbegünstigung

des nicht eninommenen Gewinns
(1) Steuerpflichtige,die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes
. zur Inanspruchnahme von Rechten und Ver-
günstigungen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationali-
tät, Weltanschauung oder politischer Geg-
nerschaft gegen den Nationalsozialismus-
verfolgt worden sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und
ihre Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft und aus
Gewerbebetrieb auf Grund ordnungsmäßiger Buch-
führung nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 ermitteln, kön-
nen für die Veranlagungszeiträume 1952bis 1956auf
Antrag bis zu 50vom Hundert der Summeder nicht
entnommenen Gewinne, höchstens aber 20000 Deut-
scheMark als Sonderausgabenvom Gesamtbetrag
der Einkünfte abziehen. Als nicht entnommen gilt
auch der Teil der Summe der Gewinne, der zur Zah-
lung der auf die BetriebsvermögenentfallendenAb-
gaben nach dem Lastenausgleichsgesetz verwendet
wird. Der als steuerbegünstigt in Anspruch genom-
meneTeil derSummederGewinneist bei derVeran-
lagung besonders festzustellen.

(2) Übersteigen in einem der auf die Inanspruch-:
nahmeder Steuerbegünstigung(Absatz1)folgenden
Jahre bei demSteuerpflichtigenoderseinemGesamt-
rechtsnachfolger die Entnahmen aus dem Betrieb die
Summe der bei der Veranlagung zu berücksichtigen-
den Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft und aus
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Gewerbebetrieb, so ist der übersteigende Betrag
{Mehrentnahme) bis zur Höhe des besonders festge-
stellten Betrags (Absatz 1 letzter Satz) dem Einkom-
men im Jahr der Mehrentnahme zum Zweck der Nach-
versteuerung hinzuzurechnen. Beträge, die zur Zah-
lung der auf die BetriebsvermögenentfallendenAb-
gaben nach dem Lastenausgleichsgesetzverwendet
werden,rechnenauchin diesemFall nichtzudenEnt-
nahmen. Soweit Entnahmen zur Zahlung von Erb-
schaftsteuer auf den Erwerb des Betriebsvermögens
von Todes wegen oder auf den Übergang des Be-
triebsvermögensan Personender SteuerklasseI des
&9 des Erbschaftsteuergesetzes verwendet werden,
oder soweit sich Entnahmen durch Veräußerung des
Betriebs($$14und16)ergeben,unterliegensie einer
Nachversteuerung mit den Sätzen des $ 34Abs. 1; das
gilt nichtfür die VeräußerungeinesTeilbetriebsund
im Fall der Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft.
Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist eine Nachver-
steuerung auch dann vorzunehmen, wenn in dem in
Betracht kommenden Jahr eine Mehrentnahme nicht
vorliegt.

(3) Die Vorschriften der Absätze I und 2 gelten
entsprechendfür den Gewinn aus selbständigerAr-
beitmit derMaßgabe,daßdieserGewinnhinsichtlich
der Steuerbegünstigung {Absatz 1) und der Nachver-
steuerung(Absatz2) für sichzu behandelnist.

$ 10b
Steuerbegünstigte Zwecke

Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher,
religiöser, wissenschaftlicher und staatspolitischer
Zweckeundder als besondersförderungswürdigan-
erkanntengemeinnützigenZweckesindbis zur Höhe
von insgesamt5vomHundertdesGesamtbetragsder
Einkünfte oder 2 vom Tausend der Summe der ge-
samten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewen-
deten Löhne und Gehälter als Sonderausgabenab-
zugsfähig.Für wissenschaftlicheund staatspolitische
Zwecke erhöht sich der Vomhundertsatz von 5 um
weitere 5 vom Hundert.

8 10c
Pauschbeträgefür Sonderausgaben

Für Sonderausgaben im Sinn der $$ 10und 10b sind
bei der Ermittlung des Einkommensdie folgenden
Pauschbeträge abzuziehen, wenn nicht höhere Son-
derausgaben nachgewiesen werden:
1. in den Fällen, in denen in dem Gesamtbetrag

der Einkünfte Einnahmen aus nichtselbstän-
diger Arbeit oder wiederkehrende Bezüge ($22
Ziff. 1) enthalten sind:
ein Pauschbetragvon insgesamt624Deutsche
Mark;

2. in anderen Fällen:
ein Pauschbetrag von 200 Deutsche Mark.

$ 10d
Verlustabzug

Steuerpflichtige, die den Gewinn nach $4 Abs. 1
oder nach $5 auf Grund ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ermitteln, können die Verluste der fünf voran-
gegangenen Veranlagungszeiträume aus Land- und

Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus selb-
ständigerArbeit wie Sonderausgabenvom Gesamt-
betrag der Einkünfte abziehen, soweit die Verluste
nicht bei der Veranlagung für die vorangegangenen
Veranlagungszeiträume ausgeglichen oder abgezo-
genwordensind. Das gleichegilt für die nichtbuch-
führenden Steuerpflichtigen,die den Gewinn aus
Weinbau nach $ 4 Abs. 1 auf Grund eines beschränk-
ten Vermögensvergleichs ermitteln.

6. Vereinnahmung und Verausgabung
$ 11

(1) Einnahmen sind innerhalb ces Kalenderjahrs
bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zugeflos-
sen sind. Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen,
die dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn oder
kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahrs, zu
dem sie wirtschaftlich gehören, zugeflossen sind, gel-
ten als in diesemKalenderjahr bezogen.Die Vor-
schriften über die Gewinnermittlung ($4 Abs. 1, 85)
bleiben unberührt. "

{2) Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzu-
setzen, in dem sie geleistet worden sind. Für regel-
mäßig wiederkehrende Ausgaben gilt Absatz 1Satz 2
entsprechend. Die Vorschriften über die Gewinn-
ermittlung ($4 Abs. 1, $5) bleiben unberührt.

7. Nicht abzugsfähige Ausgaben
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Unbeschadet der Vorschrift des $ 10 dürfen weder

betrag der Einkünfte abgezogen werden
1. die für den Haushalt des Steuerpflichtigenund

für den Unterhalt seiner Familienangehörigen
aufgewendeten Beträge. Dazu gehören auch die
Aufwendungen für die Lebensführung, die die
wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung
des Steuerpflichtigen mit sich bringt, auch wenn
sie zur Förderung des Berufs oder der Tätig-
keit des Steuerpflichtigen erfolgen;

2. freiwillige Zuwendungen und Zuwendungen an
gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen, auch
wenn diese Zuwendungen auf einer besonderen
Vereinbarung beruhen;

3. die Steuern vom Einkommen und sonstige Per-
sonensteuern.

8. Die einzelnen Einkunftsarten

a) Land- und Forstwirtschaft
($ 2 Abs. 3 Ziff. 1)

$ 13
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

(1) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind
1. Einkünfte aus dem Betrieb von Landwirt-

schaft, Forstwirtschaft, Weinbau, Garten-
bau, Obstbau, Gemüsebau, Baumschulen
und aus allen Betrieben, die Pflanzen und
Pflanzenteile mit Hilfe der Naturkräfte ge-
winnen;
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2. Einkünfte aus Tierzucht, Viehmästereien,
Abmelkställen, Geflügelfarmen und ähn-
lichen Betrieben, wenn zur Tierzucht oder
Tierhaltung überwiegend Erzeugnisse ver-
wendet werden, die im eigenen land- und
forstwirtschaftlichen Betrieb gewonnen
sind;

3. Einkünfte aus Binnenfischerei, Fischzucht
und Teichwirtschaft;

4. Einkünfte aus Jagd, wenn diese mit dem
Betrieb einer Landwirtschaft oder einer
Forstwirtschaft in Zusammenhang steht.

(2) Zu den Einkünften im Sinn des Absatzes 1 ge-
hören auch

1. Einkünfte aus einem land- und forstwirt-
schaftlichen Nebenbetrieb. Als Neben-
betrieb gilt ein Betrieb, der dem land- und
forstwirtschaftlichen Hauptbetriebzu dienen
bestimmt ist;

2. der Nutzungswert der Wohnung des Steuer-
pflichtigen, wenn die Wohnung .die bei
Betrieben gleicher Art übliche Größe nicht
überschreitet.

(3) Bei nichtbuchführenden Land- und Forstwirten,
deren Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft nach
Durchschnittsätzen ermittelt werden, werden diese
Einkünfte im vollen Umfang zur Einkommensteuer
herangezogen, wenn.das Einkommen den Betrag von
6000 Deutsche Mark jährlich übersteigt. Wenn das
Einkommen diesen Betrag nicht übersteigt, so werden
die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft zur Ein-
kommensteuer nur herangezogen, soweit sie den
Betrag von 1000 Deutsche Mark übersteigen. Ver-
luste aus Land- und Forstwirtschaft dürfen bei Er-
mittlung des Einkommens nur ausgeglichen werden
($ 2 Abs. 2), wenn sie 1000 Deutsche Mark. über-
steigen.

(4) Steuerpflichtige, die auf Grund des Bundesver-
triebenengesetzes zur Inanspruchnahme von Rechten
und Vergünstigungen berechtigt sind und sich nach
dem 8.Mai 1945im Geltungsbereich des Grundgeset-
zes oder in Berlin (West) als Landwirte nieder-
gelassen haben, erhalten für die auf das Jahr der
Niederlassung folgenden fünf Veranlagungszeit-
räume einen Freibetrag von jährlich 2000 Deutsche
Mark, wenn das Einkommen im Veranlagungszeit-
raum 6000 Deuische Mark nicht übersteigt. Der
Freibetrag wird jedoch solchen Steuerpflichtigen
nicht gewährt, die auf Grund des Satzes 1 oder auf
Grund des $ 13 Abs, 4 und 5 des Gesetzes in den bis-
herigen Fassungen ein Recht auf den Freibetrag
hatten und sich nach Verlust dieses Rechts aufs neue
als Landwirte niedergelassen haben.

$:14
Veräußerung des Betriebs

(1) Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirt-
schaft gehören auch Gewinne, die bei der Veräuße-
rung oder Aufgabe eines land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebs oder Teilbetriebs erzielt werden.
Veräußerungsgewinn ist der Betrag, um den der
Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungs-
kosten den Wert des Betriebsvermögens übersteigt,
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der nach $4 Abs. 1 für den Zeitpunkt der Veräuße-
rung ermittelt wird.
(2) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-

äußerungsgewinn bei der Veräußerung des ganzen
Betriebs den Betrag von 10000 Deutsche Mark und
bei Veräußerung eines Teilbetriebs den entsprechen-
den Teil von 10000 Deutsche Mark übersteigt.
(3) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-

gewinn wird auf Antrag ermäßigt .oder erlassen,
wenn der Steuerpflichtige den veräußerten Betrieb
oder Teilbetrieb innerhalb der letzten drei Jahre vor
der Veräußerung erworben und infolge des Erwerbs
Erbschaftsteuer entrichtet hat.

b) Gewerbebetrieb
($ 2 Abs. 3 Ziff. 2)

8 15
Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind
1. Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen. Dazu

gehören auch Einkünfte aus gewerblicher Bo-
denbewirtschaftung, z. B. aus Bergbauunter-
nehmen und aus Betrieben zur Gewinnung von
Torf, Steinen und Erden, soweit sie nicht land-
oder forstwirtschaftliche Nebenbetriebe sind;

2. die Gewinnanteile der Gesellschafter einer
offenen Handelsgesellschaft, einer Kommandit-
gesellschaft und einer anderen Gesellschaft, bei
der der Gesellschafter als Unternehmer (Mit-
unternehmer) anzusehen ist, und die Vergütun-
gen, die der Gesellschafter von der Gesellschaft
für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft
oder für die Hingabe von Darlehen oder für die
Überlassung von Wirtschaftsgütern bezogen
hat;

3. die Gewinnanteile der persönlich haftenden
Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft auf
Aktien, soweit sie nicht auf Anteile am Grund-
kapital entfallen, und die Vergütungen, die der
persönlich haftende Gesellschafter von der Ge-
sellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der
Gesellschaft oder für die Hingabe von Darlehen
oder für die Überlassung von Wirtschaftsgütern
bezogen hat.

$ 16
Veräußerung des Betriebs

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehö-
ren auch Gewinne, die erzielt werden bei der Ver-
äußerung

1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines
Teilbetriebs;

2. des Anteils eines Gesellschafters, der als
Unternehmer (Mitunternehmer) des Betriebs
anzusehen ist ($ 15 Ziff. 2);

3. des Anteils eines persönlich haftenden Ge-
sellschafters einer Kommanditgesellschaft
auf Aktien (815Ziff. 3).

(2) Veräußerungsgewinn im Sinn des Absatzes 1
ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskostenden Wert des Be-
triebsvermögens (Absatz 1 Ziffer 1) oder den Wert
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desAnteils amBetriebsvermögen(Absatz1Ziffern 2
und 3) übersteigt. Der Wert des Betriebsvermögens
oder des Anteils ist für den Zeitpunkt der Veräuße-
rung nach $4 Abs. 1 oder.nach $5 zu ermitteln.

(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des
Gewerbebetriebs. Werden die einzelnen dem Betrieb
gewidmeten Wirtschaftsgüter im Rahmen der Auf-
gabe des Betriebs veräußert, so sind die Veräuße-
rungspreise anzusetzen. Werden die Wirtschafts-
güter nicht veräußert, so ist der gemeine Wert im
Zeitpunkt der Aufgabe anzusetzen. Bei Aufgabe
eines Gewerbebetriebs, an dem mehrere Personen
beteiligt waren, ist für jeden einzelnen Beteiligten
der gemeine Wert der Wirtschaftsgüter anzusetzen,
die er bei der Auseinandersetzung erhalten hat.

(4) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-
äußerungsgewinn bei der Veräußerung des ganzen
Gewerbebetriebs (Absatz 1 Ziffer 1) den Betrag von
10000Deutsche Mark und bei der Veräußerung eines
Teilbetriebs oder eines Anteils amBetriebsvermögen
(Absatz 1 Ziffern 1 bis 3) den entsprechenden Teil
von 10000 Deutsche Mark übersteigt.

(5) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-
gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen,
wenn der Steuerpflichtige den veräußerten Betrieb
oder Teilbetrieb oder den veräußerten Anteil am
Betriebsvermögen innerhalb der letzten drei Jahre
vor der Veräußerung erworben und infolge des Er-
werbs Erbschaftsteuer entrichtet hat.

$ 17
Veräußerung wesentlicher Beteiligungen

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb ge-
hört auch der Gewinn aus der Veräußerung eines
Anteils an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Ver-
äußerer am Kapital der Gesellschaft wesentlich be-
teiligt war und der veräußerte Anteil eins vom
Hundert des Grund- oder Stammkapitals der Gesell-
schaft übersteigt. Eine wesentliche Beteiligung ist
gegeben, wenn der Veräußerer allein oder mit sei-
nen Angehörigen an der Kapitalgesellschaft zu mehr
als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar, z.B.
durch Treuhänder oder durch eine Kapitalgesell-
schaft, innerhalb der letzten fünf Jahre beteiligt war.
(2) Veräußerungsgewinnim Sinn des Absatzes1

ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten die Anschaffungs-
kosten übersteigt.

(3) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-
äußerungsgewinn den dem veräußerten Anteil an
der Kapitalgesellschaft entsprechenden Teil von
10.000Deutsche Mark übersteigt.
(4) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-

gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen,
wenn der Steuerpflichtigeden veräußertenAnteil
an der Kapitalgesellschaft innerhalb der letzten drei
Jahre vor der Veräußerung erworben und infolge
des Erwerbs Erbschaftsteuer entrichtet hat.

(5) Verluste, die bei der Veräußerung von An-
teilen an einer Kapitalgesellschaft entstanden sind,
dürfen bei Ermittlung des Einkommensnicht aus-
geglichen werden ($ 2 Abs. 2).

$ 17a
Veräußerung von Bodenschätzen

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört
auch der Gewinn aus der Veräußerung von Boden-
schätzen, die nicht zu einem land- und forstwirt-
schaftlichenoder einem gewerblichenBetriebsver-
mögen gehören.
(2) Veräußerungsgewinnim Sinn des Absatzes1

ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskostendie Anschaffungs-
kosten übersteigt.

(3) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-
äußerungsgewinn den Betrag von 10000 Deutsche
Mark übersteigt.

(4) Ein Verlust aus der Veräußerung von Boden-
schätzen darf bei der Ermittlung des Einkommens
nicht ausgeglichen werden ($ 2 Abs. 2).

c) Selbständige Arbeit
($ 2 Abs. 3 Ziff. 3)

$ 18
(1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind

1. Einkünfte aus freien Berufen. Zu den freien
Berufen gehören insbesondere die wissen-
schaftliche, künstlerische, schriftstellerische,
unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit,
die Berufstätigkeit der Ärzte, Rechis-
anwälte und Notare, der Ingenieure, der
Architekten, der Handelschemiker, der Heil-
.praktiker, der Dentisten, der Landmesser,
der Wirtschaftsprüfer, der Steuerberater,
der Buchsachverständigen und ähnlicher
Berufe;

2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen
Lotterie, wenn sie nicht Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb sind;

3. Einkünfte aus sonstiger selbständigerAr-
beit, z. B. Vergütungen für die Voll-
streckung von Testamenten, für Vermö-
gensverwaltung und für die Tätigkeit als
Aufsichtsratsmitglied.

(2) Einkünfte nach Absatz 1 sind auch dann steuer-
pflichtig, wenn es sich nur um eine vorübergehende
Tätigkeit handelt.

(3) Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit _
gehört auch der Gewinn, der bei der Veräußerung
des der selbständigen Arbeit dienenden Vermögens
oder bei der Aufgabe der Tätigkeit erzielt wird.
Veräußerungsgewinn ist der Betrag, um den der
Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungs-
kosten den Wert des Vermögens übersteigt, der
nach$4 Abs.i für denZeitpunktderVeräußerung
ermittelt wird. $ 16 Abs. 3 ist entsprechend anzu-
wenden. Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der
Veräußerungsgewinn den Betrag von 10000 Deut-
sche Mark übersteigt. Die Einkommensteuer vom
Veräußerungsgewinn wird auf Antrag ermäßigt
oder erlassen, wenn der Steuerpflichtige das ver-
äußerte Vermögen innerhalb der letzten drei Jahre
vor der Veräußerung erworben und infolge des Er-
werbs Erbschaftsteuer entrichtet hat.

(4) Bei der Ermittlung des Einkommens werden
5 vom Hundert der Einnahmen aus freier Berufs-



tätigkeit, höchstens jedoch 1200 Deutsche Mark
jährlich, abgesetzt, wenn die Einkünfte aus der
freien Berufstätigkeitdie anderen Einkünfte über-
wiegen.

d) Nichtselbständige Arbeit
($ 2 Abs. 3 Ziff. 4)

$ 19
(1) Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Ar-

beit gehören
1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantie-

men und andere Bezüge und Vorteile, die
für eine Beschäftigung im öffentlichen oder
privaten Dienst gewährt werden;

2. Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und
Waisengelder und andere Bezüge und Vor-
teile aus früheren Dienstleistungen.

Es ist gleichgültig, ob es sich um laufende oder um
einmalige Bezüge handelt und ob ein Rechts-
anspruch auf sie besteht.
(2) Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Ar-

beit gehörennicht
1. durchlaufende Gelder und Beträge, durch

die Auslagen des Arbeitnehmers für den
Arbeitgeber ersetzt werden;

2. die Beträge, die den in privatem Dienst an-
gestellten Personen für Reisekosten und
Fahrtauslagen gezahlt werden, soweit sie
die tatsächlichenAufwendungennichtüber-
steigen,

3. Trinkgelder, die dem Arbeitnehmer von
Dritten gezahlt werden, ohne daß ein

« Rechtsanspruch hierauf besteht, soweit sie
600 Deutsche Mark im Kalenderjahr nicht
übersteigen.

'e) Kapitalvermögen
($2 Abs. 3 Ziff. 5)

$20
{1) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-

hören
1. Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen, Aus-

beuten und sonstige Bezüge aus Aktien,
Kuxen, Genußscheinen, Anteilen an Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung, an
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
und Kolonialgesellschaften, aus Anteilen
an der Reichsbank, der Bank deutscher
Länder, den Landeszentralbanken und
bergbautreibenden Vereinigungen, die die
Rechte einer juristischen Person haben;

2. Einkünfte aus der Beteiligung an einem
Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter;

3. Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden
und Renten aus Rentenschulden, Bei Til-
dungshypotheken und Tilgungsgrundschul-
den ist nur der Teil der Zahlung steuer-
pflichtig, der als Zins auf den jeweiligen
Kapitalrest entfällt;

4. Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen
jeder Art, z.B. aus Darlehen, Anleihen,
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Einlagen und Guthaben bei Sparkassen,
Banken und anderen Kreditanstalten;

5. Diskontbeträge von Wechseln und Anwei-
sungen einschließlich der Schatzwechsel.

(2) Zu’den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-
hören auch
1. besondere Entgelte oder Vorteile, die

neben den in Absatz 1 bezeichneten Ein-
künften oder an deren Stelle gewährt
werden;

2. Einkünfte aus der Veräußerung von Divi-
dendenscheinen, Zinsscheinen und sonsti-
gen Ansprüchen, wenn die dazugehörigen
Aktien, ‚Schuldverschreibungen oder son-
stigen Anteile nicht mitveräußert werden.

(3) Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2
bezeichneten Art zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbstän-
diger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung
gehören, sind sie diesen Einkünften zuzurechnen.

fi) Vermietung und Verpachtung
($ 2 Abs. 3 Ziff. 6)

$21
(1) Einkünfte aus Vermiefung und Verpachtung

sind
1. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
von unbeweglichemVermögen, insbeson-
dere von Grundstücken, Gebäuden, Ge-
bäudeteilen, Schiffen, die in ein Schiffsregi-
ster eingetragen sind, und Rechten, die den
Vorschriften des bürgerlichen Rechts über
Grundstücke unterliegen (z. B. Erbbaurecht,
Erbpachtrecht, Mineralgewinnungsrecht);

2. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
von Sachinbegriffen, insbesondere von be-
weglichem Betriebsvermögen;

3. Einkünfte aus zeitlich begrenzter Überlas-
sung von Rechten, insbesondere von schrift-
stellerischen, künstlerischen und gewerb-
lichen Urheberrechten, von gewerblichen
Erfahrungen und von Gerechtigkeiten und
Gefällen;

4. Einkünfte aus der Veräußerung von Miet-
und Pachtzinsforderungen, auch dann, wenn
die Einkünfte im Veräußerungspreis von
Grundstücken enthalten sind und die Miet-
oder Pachtzinsen sich auf einen Zeitraum
beziehen, in dem der Veräußerer noch 'Be-
sitzer war.

(2) Zu den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung gehört auch der Nutzungswert der Woh-
nung im eigenen Haus oder der Nutzungswert einer
dem Steuerpflichtigen ganz oder teilweise unentgelt-
lich überlassenenWohnung einschließlichder zuge-
hörigen sonstigen Räume und Gärten.

(3) Einkünfte der in den Absätzen 1und 2 bezeich-
neten Art sind Einkünften aus anderen Einkunfts-
arten zuzurechnen, soweit sie zu diesen gehören.
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g) Sonstige Einkünite
($ 2 Abs. 3 Ziff. 7)

& 22
Arten der sonstigenEinkünfte

Sonstige Einkünfte sind
1. Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, soweit

sie nicht zu den in $ 2 Abs. 3 Ziff. 1bis 6 bezeich-
‚neten Einkunftsarten gehören. Werden die Be-
züge freiwillig oder einer gesetzlich unterhalts-
berechtigten Person gewährt, so sind sie nicht
dem Empfänger zuzurechnen, wenn der Geber
unbeschränkt steuerpflichtig ist. Zu den in Satz 1
bezeichnetenEinkünften gehörenauch
a) Leibrenten insoweit, als in den einzelnen

Bezügen Einkünfte aus Erträgen des Renten-
rechts enthalten sind. Äls Ertrag des Renten-
rechtsgilt für die gesamteDauerdesRenten-
bezugs der Unterschied zwischen dem Jah-
resbetrag der Rente und dem Betrag, der sich
bei gleichmäßigerVerteilungdes Kapital-
werts der Rente auf ihre voraussichtliche
Laufzeit ergibt; dabei ist der Kapitalwert
nach dieser Laufzeit zu berechnen. Der Ertrag
des Rentenrechts (Ertragsanteil) ist aus der
nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

Bei Beginn Bei’Beginn Bei Beginn

vollendetss Frirags- vollendetes Ertrags- vollendetes Ertrags-
Lebensjahr jny.H, Lebensjahr ‚anteil Tebensjahr anteil
desRenten- * desRenten- invV.H. desRenten- inv.H.
berechtigten berechtigten berechtigten

0 63 39 43 64 21
1bis 3 64 40 42 65 20
4bis:5 63 41bis 42 41 66 19
6bis 8 62 43 40 67 18
9 bis 10 61 44 39 68 17
11bis 12 60 45 38 69 16
13bis 14 59 46 37, 70bis 71‘ 15
15bis 16 58 47 36 72 14
17bis 18 57 48 bis 49. 35 73 13
19bis 20 56 50 34 74 12

21 55 51 33 75 bis 76 11
22 bis 23 54 52 32 77 10
24 bis 25 53 53 3 78bis 79 9

26 52 54 30 80 8
27 bis 28 51 55 29 8ibis8&2 _ 7
29bis30 50 56 28 83bis84 6

3 49 57 27 85 bis 86 5
32 48 58 26 87 bis 89 4

33 bis 34 47 59 bis60 25 90 bis 92 3
35 46 61 24 93 bis 98 2

36 bis 37 45 62 23 ° ab 99 1
38 44 63 22

Die Ermittlung des Ertrags aus Leibrenten,
die vor dem 1. Januar 1955zu laufen begon-
nenhaben,undausRenten,derenDauervon
der Lebenszeit mehrerer Personen oder einer
anderen Person als des Rentenberechtigten
abhängt, sowie aus Leibrenten, die auf eine
bestimmte Zeit beschränkt sind, wird durch
eine Rechtsverordnung bestimmt:

b) Einkünfte aus Zuschüssen und sonstigen Vor-
teilen, die als wiederkehrende Bezüge ge-
währt werden;

2. Einkünfte aus Spekulationsgeschäftenim Sinn
des $ 23;

3. Einkünfte aus Leistungen, soweit sie weder zu
anderen Einkunftsarten ($2 Abs. 3 Ziff. 1bis 6)
noch zu den Einkünften im Sinn der Ziffer 1oder
Ziffer 2 gehören, z.B. Einkünfte aus gelegent-
lichen Vermittlungen und aus der Vermietung
beweglicher Gegenstände. Solche Einkünfte sind
nicht steuerpflichtig, wenn sie weniger als
500 Deutsche Mark im Kalenderjahr betragen
haben. Übersteigen die Werbungskosten die
Einnahmen, so darf der übersteigende Betrag bei
Ermittlung des Einkommens nicht ausgeglichen
werden ($2 Abs. 2).

$ 23 .
Spekulationsgeschäfte

{1)Spekulationsgeschäfte($22Ziff. 2) sind
1. Veräußerungsgeschäfte,bei denenderZeit-

raum zwischenAnschaffungund Veräuße-
rung beträgt:
a) bei Grundstücken und Rechten, die den

Vorschriften des bürgerlichen Rechts
überGrundstückeunterliegen(z.B.Erb-
baurecht,Erbpachtrecht,Mineralgewin-
nungsrecht),nicht mehr als zwei Jahre,

b) bei anderen Wirtschaftsgütern, insbeson-
dere bei Wertpapieren, nicht mehr als
drei Monate;

2. Veräußerungsgeschäfte, bei denen die Ver-
äußerung der Wirtschaftsgüter früher erfolgt
als der Erwerb.

(2}Außer Ansatz bleiben die Einkünfte aus der
Veräußerung von
1. Schuld- und Rentenverschreibungen von

Schuldnern, die Wohnsitz, Geschäftsleitung
oder Sitz im Inland haben,es sei denn,daß
bei ihnen nebender festenVerzinsung ein
Recht auf Umtausch in Gesellrchaftsanteile
(Wandelanleihen) oder eine Zusatzverzin-
sung, die sich nach der Höhe der Gewinn-
ausschüttung des Schuldners richtet, einge-
räumtist oderdaßsievon demSteuerpflich-
tigen im Ausland erworben worden sind;

2. Forderungen, die in ein inländisches öffent-
lichesSchuldbucheingetragensind;

3.Vorzugsaktien derDeutschenReichsbahn.
(3) Spekulationsgeschäfte liegen nicht vor, wenn

Wirtschaftsgüter veräußert werden, deren Wert bei
Einkünften im Sinn des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6 anzu-
setzen ist.
(4) Gewinn oderVerlust ausSpekulationsgeschäf-

ten ist der Unterschied zwischen dem Veräußerungs-
preis einerseits und den Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten und den Werbungskosten andererseits.
Gewinne aus Spekulationsgeschäften bleiben steuer-
frei, wenn der aus Spekulationsgeschäftenerzielte
Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als 1000
Deutsche Mark betragen hat. Verluste aus Spekula-
tionsgeschäften dürfen nur bis zur Höhe des Speku-
iationsgewinns, den der Steuerpflichtige im gleichen
Kalenderjahr erzielt hat, ausgeglichen werden.



h) Gemeinsame Vorschriften
& 24

Zu den Einkünften im Sinn des $2 Abs. 3 gehören
auch

1. Entschädigungen, die gewährt worden sind
a) als Ersatz für entgangene oder entgehende

Einnahmen oder
b) für die Aufgabe oder Nichtausübung einer

Tätigkeit, für die Aufgabe einer Gewinn-
beteiligung oder einer Anwartschaft auf eine
solche;

2. Einkünfte aus einer ehemaligen Tätigkeit im
Sinn des $2 Abs.3 Ziff. 1 bis 4 oder aus einem
früheren Rechtsverhältnis im Sinn des $2 Abs. 3
Ziff. 5 bis 7, und zwar auch dann, wenn sie dem
Steuerpflichtigen als Rechtsnachfolger zufließen.

II. Veranlagung ,
&25

Veranlagungszeitraum
(1) Die Einkommensteuer wird nach Ablauf des

Kalenderjahrs (Veranlagungszeitraum) nach dem
Einkommen veranlagt, das der Steuerpflichtige in
diesem Veranlagungszeitraum bezogen hat, soweit
nicht nach den $$ 46 und 46a eine Veranlagung
unterbleibt.

(2) Hat die Steuerpflicht nicht während des vollen
Veranlagungszeitraums bestanden, so wird das
während der Dauer der Steuerpflicht bezogene Ein-
kommen zugrunde gelegt. In diesem Fall kann die
Veranlagung bei Wegfall der Steuerpflicht sofort
vorgenommenwerden,

$ 26
Haushaltsbesteuerung: Ehegatten

(1) Ehegatten werden zusammen veranlagt, solange
beide unbeschränkt steuerpflichtig sind und nicht
dauernd getrennt leben. Diese Voraussetzungen
müssen im Veranlagungszeitraum mindestens vier
Monate bestanden haben.

(2) Bei der Zusammenveranlagung sind die Ein-
künfte der Ehegalten zusammenzurechnen.
(3) Haben beide Ehegattenoder hat die Ehefrau

Einkünfte aus selbständiger Arbeit ($ 2 Abs. 3 Ziff.3)
oder nichtselbständiger Arbeit ($2 Abs. 3 Ziff. 4) in
einem dem anderen Ehegatten fremden Betrieb, so
scheiden diese Einkünfte der Ehefrau bei der Zu-
sammenveranlagung aus. Auf Antrag scheiden statt
dessen die entsprechenden Einkünfte des Ehemanns
aus, wenn diese niedriger sind. Die Ehegatten können
innerhalb einer durch Rechtsverordnung zu bestim-
menden Frist die Einbeziehung dieser Einkünfte in
die Zusammenveranlagung beantragen.
(4) Durch Rechtsverordnung wird bestimmt, in

welchen Fällen Einkünfte aus Gewerbebetrieb durch
Tätigkeit der Ehefrau den Einkünften aus selbstän-
diger Arbeit gleichgestellt werden.
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8 27
Haushaltsbesteuerung:Kinder

(1) Der Haushaltsvorstand und seine Kinder, für
die ihm Kinderermäßigung nach $32 Abs. 4 Ziff. 2
zusteht, werden zusammen veranlagt, solange er und
die Kinder unbeschränkt steuerpflichtig sind.
(2) Bei der Zusammenveranlagung sind die Ein-

künfte des Haushaltsvorstands und der Kinder zu-
sammenzurechnen.

(3) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ($2
Abs. 3 Ziff. 4), die Kinder auf Grund eines früheren,
gegenwärtigen oder zukünftigen Arbeitsverhält-
nisses aus einem dem Haushaltsvorstand fremden
Betrieb beziehen, scheiden bei der Zusammenveran-
lagung aus.

& 28
Besteuerung bei fortgesetzter Gütergemeinschaft
Bei fortgesetzter Gütergemeinschaft gelten Ein-

künfte, die in das Gesamtgut fallen, als Einkünfte
des überlebenden Ehegatten, wenn dieser un-
beschränkt steuerpflichtig ist.

8 29
Durchschniittsätze

(1) Durchschnittsätze können durch Rechtsverord-
nung aufgestellt werden

1. für die Ermittlung des Gewinns aus Land-
und Forstwirtschaft,aus Gewerbebetrieb
oder aus selbständiger Arbeit;

2. für die Ermittlung des Überschusses der
Einnahmen über die Werbungskosten bei
Vermietung und Verpachtung.

(2) Die aufgestellten Durchschnittsätze sind zu-
grunde zu legen

1. der Gewinnermittlung, wenn
a) der Steuerpflichtige nicht zur Führung

von Büchern verpflichtet ist;
b) ordnungsmäßige Bücher nicht geführt

werden oder die Bücher sachliche Unrich-
tigkeit vermuten lassen und

c) der Umsatz die durch Rechtsverordnung
zu bestimmende Grenze nicht übersteigt;

2. der Ermittlung der Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung, wenn die Werbungs-
kosten nicht ordnungsmäßig aufgezeichnet
werden oder die Aufzeichnungen sachliche
Unrichtigkeit vermuten lassen.

(3) Der Nutzungswert der Wohnung im eigenen
Haus kann in einem Hundertsatz des zuletzt fest-
gestellten Einheitswerts des Grundstücks bemessen
werden.

(4) Der Steuerpflichtige kann nicht einwenden, daß
die Durchschnittsätze zu hoch festgesetzt seien.

$ 30
Besteuerung bei Auslandsbeziehungen

Die Oberfinanzdirektion * kann beiEinkünften aus
Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb oder
ausselbständigerArbeit ohneRücksichtauf das aus-
*) Im Land Berlin: Das Landesfinanzamt Berlin.
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gewiesene Ergebnis die Einkommensteuer in einem
Pauschbetrag festsetzen, wenn besondere unmittel-
bare oder mittelbare wirtschaftliche Beziehungen des
Betriebs zu einer Person, die im Inland entweder
nicht oder nur beschränkt steuerpflichtig ist, eine
Gewinnminderung ermöglichen. Die Oberfinanz-
direktion*) entscheidet nach ihrem Ermessen.

8 31
Pauschbesteuerung

(1) Bei Personen, die durch Zuzug aus dem Aus-
land unbeschränkt steuerpflichtig werden, können
die obersten Finanzbehörden der Länder mit Zu-
stimmung des Bundesministers der Finanzen die
Einkommensteuer bis zur Dauer von zehn Jahren seit
Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht in
einem Pauschbetrag festsetzen.

(2) Die Besteuerung der Auslandsbeamten kann
durch Rechtsverordnung abweichend von den all-
gemeinen Vorschriften geregelt werden.

IV. Tarif
8 32

Steuerklassen
(1) Die zu veranlagende Einkommensteuer bemißt

sich nach der Anlage 1 zu diesem Gesetz (Einkom-
mensteuertabelle).*" Dabei gilt das Folgende:

(2) Steuerklasse I
1. In die Steuerklasse I fallen die Personen,

die weder zu Beginn des Veranlagungszeit-
raums noch mindestens vier Monate in
diesem Veranlagungszeitraum verheiratet
waren.

2. In die Steuerklasse I gehören nicht die Per-
sonen, die in eine der unten aufgezählten
Steuerklassen IL und III fallen.

(3) Steuerklasse II
In die Steuerklasse II fallen folgende Personen,

soweit sie nicht zur Steuerklasse III gehören:
1. Personen, die zu Beginn des Veranlagungs-

zeitraums oder mehr als vier Monate in
diesem Veranlagungszeitraum verheiratet
waren.

2. Unverheiratete Personen, die mindestens
vier Monate vor dem Ende des Veran-
lagungszeitraums das 55. Lebensjahr voll-
endet haben,

(4) SteuerklasseIII
1. In die Steuerklasse III fallen die Personen,
denenKinderermäßigungzusteht (Ziffer 2)
oder auf Antrag gewährt wird (Ziffer 3).

2. Kinderermäßigung steht dem Steuerpflich-
tigen für Kinder zu, die im Veranlagungs-
zeitraum mindestens vier Monate das 18.Le-
bensjahr noch nicht vollendet hatten.

3. Kinderermäßigung wird dem Steuerpflich-
tigen auf Antrag gewährt für Kinder, die
im Veranlagungszeitraum mindestens vier
Monate das 25. Lebensjahr noch nicht voll-

*) Im Land Berlin: Das Landeslinanzamt Berlin.
**) Jlier nicht abgedruckt (s. Bundesgesetzbl. 1954IS. 393ff.).

endethatten und während dieser Zeit auf
Kosten des Steuerpflichtigen unterhalten
und für einen Beruf ausgebildet worden
sind.

4. Kinder im Sinn der Ziffern 2 und 3 sind
a) eheliche Kinder,
b) ehelicheStiefkinder,
c) für ehelich erklärte Kinder,
d\) Adoptivkinder,
e) uneheliche Kinder (jedoch nur im Ver-

hältnis zur leiblichen Mutter),
f} Pflegekinder.

$ 32a
Steuerklasse bei getrennter Veranlagung

von Ehegatten
(1) Ein Ehegatte fällt, abweichend von $ 32, mit

den Einkünften, die nach $ 26 Abs. 3 Sätze 1 und 2
aus der Zusammenveranlagungausscheiden,in die
Steuerklasse I.

(2) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt wer-
den, daß auf Antrag der Ehegatten derjenige, der
nach Absatz 1 in die SteuerklasseI fällt, mit den in
Absatz 1 bezeichneten Einkünften nach der Steuer-
klasse, die nach $ 32 maßgebend ist, besteuert wird;
in diesem Fall werden die Ehegatten mit allen
anderen Einkünften nach Steuerklasse I besteuert.

$ 32b
Altersireibetrag

Bei Personen, die nach $32Abs. 3 Ziff. 1,Abs. 4 in
die Steuerklasse II oder III fallen, wird ein Betrag
von 720 Deutsche Mark vom Einkommen abgezogen
(Altersfreibetrag), wenn diese Personen mindestens
vier Monate vor dem Ende des Veranlagungszeit-
raums das 70.Lebensjahr vollendet haben. Bei Ehe-
gatten, die nicht dauernd getrennt leben, wird nur
ein Altersfreibetrag gewährt; es genügt, wenn ein
Ehegatte das 70.Lebensjahr vollendet hat.

8 33
Außergewöhnliche Belastungen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangs-
läufig größere Aufwendungen als der überwiegen-
den Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Ein-
kommensverhältnisse, gleicher Vermögensverhält-
nisse und gleichen Familienstands (außergewöhn-
liche Belastung), so wird auf Antrag die Einkom-
mensteuer dadurch ermäßigt, daß der Teil der
Aufwendungen, der die dem Steuerpflichtigen zumut-
bare Eigenbelastung übersteigt, vom Einkommen
abgezogen wird. Die Höhe der zumutbaren Eigen-
belastung ist nach der Höhe des Einkommens und
nach dem Familienstand zu staffeln; das Nähere
wird durch Rechtsverordnung bestimmt.

(2) Aufwendungen erwachsen dem Steuerpflich-
tigen zwangsläufig, wenn er sich ihnen aus recht-
lichen, tatsächlichen oder sittlichen Gründen nicht
entziehen kann und soweit die Aufwendungen den
Umständen nach notwendig sind und einen ange-
messenen Betrag nicht übersteigen. Aufwendungen,
die zu den Betriebsausgaben, Werbungskosten oder



Sonderausgaben
Betracht.

gehören, bleiben dabei außer

$ 33a

Außergewöhnliche Belastung
in besonderen Fällen

(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangs-
läufig ($ 33 Abs. 2) Aufwendungen für den Unter-
halt und eine etwaige Berufsausbildung von Per-
sonen, für die der Steuerpflichtige Kinderermäßi-
gung nicht erhält, so wird auf Antrag die Einkom-
mensteuer dadurch ermäßigt, daß die Aufwendun-
gen, höchstens jedoch ein Betrag von 720 Deutsche
Mark im Kalenderjahr für jede unterhaltene Person,
vom Einkommen abgezogen werden. Voraussetzung
ist, daß die unterhaltene Person kein oder nur ein
geringes Vermögen besitzt. Hat die unterhaltene Per-
son andere Einkünfte oder Bezüge, die zur Bestrei-
tung des Unterhalts bestimmt oder geeignet sind,
so vermindert sich der Betrag von 720 Deutsche
Mark um den Betrag, um den diese Einkünfte und
Bezüge den Betrag von 480 Deutsche Mark über-
steigen. Werden die Aufwendungen für eine unter-
haltene Person von mehreren Steuerpflichtigen ge-
tragen, so wird bei jedem der Teil des sich hiernach
ergebenden Betrags abgezogen, der seinem Anteil
am Gesamtbetrag der Leistungen entspricht.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 erhöht sich auf

Antrag der Betrag von 720 Deutsche Mark um
480 Deutsche Mark im Kalenderjahr, wenn dem
Steuerpflichtigen für die auswärtige Unterbringung
einer in der Berufsausbildung befindlichen unter-
haltenen Person Aufwendungen erwachsen. Absatz 1
Satz ‘4 ist entsprechend anzuwenden. Für 'ein Kind,
für das der Steuerpflichtige Kinderermäßigung er-
hält, wird auf Antrag ein Betrag von 480 Deutsche
Mark vom Einkommen abgezogen, wenn im übrigen
die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen.

(3) Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwen-
dungen durch die Beschäftigung einer Hausgehilfin,
so wird auf Antrag die Einkommensteuer dadurch
ermäßigt, daß die Aufwendungen, höchstens jedoch
ein Betrag von 720 Deutsche Mark im Kalenderjahr,
vom Einkommen abgezogen werden, wenn

1. zum Haushalt des Steuerpflichtigen minde-
stens drei Kinder gehören, die das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben, oder

2. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd
getrennt lebender Ehegatte das 60. Lebens-
jahr vollendet hat, oder

3. der Steuerpflichtige oder sein nicht dauernd
getrennt lebender Ehegatte oder ein zu
seinemHaushalt gehörigesKind oder eine
andere zu seinem Haushalt gehörige unter-
haltene Person, für die eine Ermäßigung
nach Absatz 1 gewährt wird, nicht nur vor-
übergehend körperlich hilflos oder schwer
körperbeschädigt ist oder die Beschäftigung
einer Hausgehilfin wegen Krankheit einer
der genannten Personen erforderlich ist.

Eine Steuerermäßigung für mehr als eine Hausgehilfin
steht dem Steuerpflichtigen nur zu, wenn zu seinem
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Haushalt mindestensfünf Kinder gehören,die das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
(4) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem die

in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Voraussetzun-
gen nicht vorgelegenhaben,ermäßigensichdie Be-
träge von 720 Deutsche Mark und die im Absatz 2
bezeichneten Beträge von 480 Deutsche Mark um je
ein Zwölttel.

(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 und der
Absätze 2 und 3 kann wegen der in diesen Vorschrif-
ten bezeichneten Aufwendungen der Steuerpflichtige
eine Steuerermäßigung nach $ 33 nicht in Anspruch
nehmen.
(6) Wegen der außergewöhnlichen Belastungen

von körperbeschädigten Personen, denen auf Grund
gesetzlicher Vorschriften Beschädigtenversorgung
zusteht, sind durch Rechtsverordnung Pauschbeträge
festzusetzen. Diese sind nach dem Grad der Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit zu staffeln. In die pau-
schale Festsetzung können auch die diesen Personen
wegen ihrer Körperbeschädigung erwachsenden
Werbungskosten und Sonderausgaben einbezogen
werden. Die Regelung kann auch auf andere Gruppen
von ähnlichen Fällen ausgedehnt werden, soweit bei
diesen übersichtliche Verhältnisse gegeben sind, die
eine einheitliche Beurteilung ermöglichen.

8 34
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

(1) Übersteigt das Einkommen 6000DeutscheMark
und sind darin außerordentliche Einkünfte enthalten,
so ist auf Antrag die Einkommensteuer für die außer-
ordentlichen Einkünfte auf 10 bis 30 vom Hundert
der außerordentlichen Einkünfte zu bemessen. Auf
die anderen Einkünfte ist die Einkommensteuer-
tabelle anzuwenden.

(2) Als außerordentliche Einkünfte im Sinn des
Absatzes 1 kommen nur in Betracht

1. Veräußerungsgewinne im Sinn der 8814,
16, 17, 17a und des $ 18 Abs. 3;

2. Entschädigungen im Sinn von $24 Ziff. 1;
3. Zinsen, die nach den $$ 14, 34 und 43 des

Gesetzes über die Ablösung öffentlicher An-
leihen vom 16.Juli 1925 (Reichsgesetzbl.I
S. 137)in der FassungdesGesetzeszur Än-
derung und Ergänzung von Vorschriften auf
dem Gebiet des Finanzwesens vom 23.März
1934 (Reichsgesetzbl. I S. 232) bei der Ein-
lösung von Auslosungsrechten bezogen
werden.

(3) Einkünfte, die die Entlohnung für eine Tätig-
keit darstellen, die sich über mehrere Jahre erstreckt,
unterliegen der Einkommensteuer zu den gewöhn-
lichen Steuersätzen. Zum Zweck der Einkommen-
steuerveranlagung können diese Einkünfte auf die
Jahre verteilt werden, in deren Verlauf sie erzielt
wurden und als Einkünfte eines jeden dieser Jahre
angesehen werden, vorausgesetzt, daß die Gesamt-
verteilung drei Jahre nicht überschreitet.
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{4) Die Steuersätze nach Absatz 1 sind auf Antrag
bei Steuerpflichtigen mit Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit oder aus selbständiger Arbeit, die
aus einer Berufstätigkeit im Sinn des $ 18 Abs. 1
Ziff. 1 bezogen werden, auf Nebeneinkünfte aus
wissenschaftlicher, künstlerischer oder schriftstelle-
rischer Tätigkeit unter folgenden Voraussetzungen
anzuwenden:

1..Die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
oder die Einkünfte aus der Berufstätigkeit
müssen die übrigen Einkünfte überwiegen;

2. die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künst-
lerischer oder schriftstellerischer Tätigkeit
dürfen nicht zu den Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit gehören und müssen
von denEinkünftenausder Berufstätigkeit
abgrenzbarsein.

Die Steuersätze nach Absatz 1 sind in diesen Fällen
"auf die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künstle-
rischer oder schriftstellerischer Tätigkeit anzuwen-
den, die 50 vom Hundert der Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit oder aus der Berufstätigkeit
nicht übersteigen.

8 34a
Steuerfreiheit bestimmter Zuschläge

zum Arbeitslohn
Die gesetzlichen oder tariflichen Zuschläge für

Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sind steuer-
frei, wenn der Arbeitslohn insgesamt 7200Deutsche
Mark im Kalenderjahr nicht übersteigt.

$ 34b
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften

aus Forstwirtschaft
(1) Wird ein Bestandsvergleichfür das stehende

Holz nicht vorgenommen, so sind auf Antrag die er-
mäßigten Steuersätze dieser Vorschrift auf Einkünfte
aus den folgenden Holznutzungsarten anzuwenden:

1. Außerordentliche Holznutzungen. Das sind
Nutzungen, die außerhalb des festgesetzten
Nutzungssatzes (Absatz 4 Ziffer 1) anfallen,
wenn sie aus wirtschaftlichen Gründen er-
folgt sind.Bei der Bemessungist die außer-
ordentliche Nutzung des laufenden Wirt-
schaftsjahrs um die in den letzten drei
Wirtschaftsjahren eingesparten Nutzungen
(nachgeholte Nutzungen) zu kürzen. Außer-
ordentliche Nutzungen und nachgeholte
Nutzungen liegen nur insoweit vor, als die
um die Holznutzungeninfolge höhererGe-
walt (Ziffer 2) verminderte Gesamtnutzung
den Nutzungssatz übersteigt;

2. Holznutzungen infolge höherer Gewalt (Ka-
lamitätsnutzungen). Das sind Nutzungen, die
durch Eis-, Schnee-, Windbruch oder Wind-
wurf, Erdbeben, Bergrutsch, Insektenfraß,
Brand oder ein anderes Naturereignis, das
in seinen Folgen den angeführten Ereig-
nissen gleichkommt, verursacht werden. Zu
diesen rechnen nicht die Schäden, die in der
Forstwirtschaft regelmäßig entstehen.

(2) Bei der Ermittlungder Einkünfte aus den ein-
zelnen Holznutzungsarten sind

1. die persönlichen und sachlichen Verwal-
tungskosten, Grundsteuer und Zwangsbei-
träge, soweit sie zu den festen Betriebsaus-
gaben gehören, bei den Einnahmen aus
ordentlichen Holznutzungen und Holznut-
zungen infolge höherer Gewalt; die inner-
halb des Nutzungssatzes (Absatz 4 Ziffer 1)
anfallen, zu berücksichtigen. Sie sind ent-
sprechend der Höhe der Einnahmen aus den
bezeichneten Holznutzungen auf diese zu
verteilen;

2. die anderen Betriebsausgaben entsprechend
der Höhe der Einnahmen aus allen Holz-
nutzungsarten auf diese zu verteilen.

{3)Die Einkommensteuer bemißt sich
1. bei Einkünften aus außerordentlichen Holz-

nutzungen im Sinn des Absatzes 1 Ziffer 1
nach den Steuersätzen des $34Abs. 1Satz 1;

2. bei EinkünftenausnachgeholtenNutzungen
im Sinn des Absatzes 1 Ziffer 1 nachdem
durchschnittlichenSteuersatz,der sich bei
Anwendung der Einkommensteuertabelle
auf das Einkommenohne Berücksichtigung
der Einkünfte aus außerordentlichen Holz-
nutzungen, nachgeholten Nutzungen und
Holznutzungen infolge höherer Gewalt er-
gibt, mindestens jedoch auf 10vom Hundert
der Einkünfte aus nachgeholten Nutzungen;

3. bei Einkünften aus Holznutzungeninfolge
höherer Gewalt im Sinn des Absatzes 1
Ziffer 2,

. a) soweit sie im Rahmen des Nutzungs-
satzes (Absatz 4 Ziffer 1) anfallen, nach
den Steuersätzender Ziffer 1,

b) soweit sie den Nutzungssatz über-
\ steigen, nach den halben Steuersätzen

der Ziffer 1.

(4) Die SteuersätzedesAbsatzes3 sind nur unter
den folgendenVoraussetzungenanzuwenden:

1. Auf Grund eines amtlich anerkannten.Be-
triebsgutachtens oder durch ein Betriebs-
werk muß periodisch für zehn Jahre ein Nut-
zungssatz festgesetzt sein. Dieser muß den
Nutzungen entsprechen,die unter Berück-
sichtigung der vollen jährlichen Ertrags-
fähigkeit des Waldes in Festmetern nach-
haltig erzielbar sind;

2. die in einem Wirtschaftsjahr erzielten ver-
schiedenen Nutzungen müssen mengen-
mäßig nachgewiesen werden;

3. wenn eine gesetzliche Verpflichtung besteht,
Bücher zu führen, müssen diese ordnungs-
mäßig geführt werden;

4. Schäden infolge höherer Gewalt müßsen
unverzüglich nachFeststellung desSchadens-
falls dem zuständigen Finanzamt mitgeteilt

‚ werden.



V. Entrichtung der Steuer
t. Vorauszahlungen

8 35 ‚
Bemessungund Entrichtungder Vorauszahlungen
(1) Der Steuerpflichtige hat am 10.März, 10.Juni,

10.September und 10.Dezember Vorauszahlungen zu
entrichten.
(2) Die Vorauszahlungen bemessen sich grund-

sätzlich nach der Steuer, die sich nach Anrechnung
der Steuerabzugsbeträge ($47 Abs. 1Ziff. 2) bei der
letzten Veranlagung ergeben hat. Das Finanzamt
kann die Vorauszahlungen der Steuer anpassen, die
sich für den laufenden Veranlagungszeitraum vor-
sussichtlich ergeben wird.

8%36 und 37
(gestrichen)

2. Steuerabzug vom Arbeitslohn
(Lohnsteuer)

& 38
Entrichtung der Lohnsteuer

(1) Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Arbeits-
lohn erhoben (Lohnsteuer).Der Arbeitgeber hat die
Lohnsteuer für den Arbeitnehmer bei jeder Lohnzah-
lung einzubehalten und an das Finanzamt abzu-
führen.
(2) Wenn der Arbeitslohn ganzoder teilweise aus

Sachbezügen ($8) besteht und der Barlohn zur Dek-
kung der Lohnsteuer nicht ausreicht, so hat der Ar-
beitnehmer dem Arbeitgeber den zur Deckung der
Lohnsteuer erforderlichen Betrag zu zahlen. Unter-
läßt das der Arbeitnehmer, so hat der Arbeitgeber
einen entsprechendenTeil der Sachbezügenachsei-
nem Ermessen zurückzubehalten und die Lohnsteuer
abzuführen.

(3) Der Arbeitnehmer ist beim Steuerabzug vom
Arbeitslohn (Lohnsteuer)Steuerschuldner.Der Ar-
beitgeber haftet aber für die Einbehaltung und Ab-
führung der Lohnsteuer. Der Arbeitnehmer (Steuer-
schuldner) wird nur in Anspruch genommen,

1. wenn der Arbeitgeber den Arbeitslohn nicht
vorschriftsmäßig gekürzt hat oder

2. wenn der Arbeitnehmer weiß, daß der Ar-
beitgeber die einbehaltene Lohnsteuer nicht
vorschriftsmäßig abgeführt hat, und dies
dem Finanzamt nicht unverzüglich mitteilt
oder

3. wenn der Arbeitnehmer eine ihm ausdrück-
lich auferlegte Verpflichtung, seine. Lohn-
steuerkarte berichtigen zu lassen, nicht er-
füllt. .

8 39
Bemessung der Lohnsteuer

(1) Die Lohnsteuer bemißt sich nach der Anlage 2
zu diesem Gesetz (Jahreslohnsteuertabelle)*). Wird
der Arbeitslohn für einen monatlichen Zeitraum ge-
zahlt, so betragen die Lohnstufen und die Lohnsteuer
einZwölftel desJahresbetrags.Wird derArbeitslohn
*) Ilier nicht abgedruckt (s. Bundesgesetzbl. 1954IS. 413ff.).
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für einen anderen als monatlichen Zeitraum gezahlt,
so betragen die Lohnstufen und die Lohnsteuer
Bruchteile der Beträge der Lohnsteuertabelle für
monatliche Lohnzahlung, und zwar

für nicht mehr als vier Arbeitsstunden, aber
nicht mehr als einen halben Arbeitstag !/ss,
für mehr als vier Arbeitsstunden, aber nicht
mehr als einen Arbeitstag /zs,
für volle Arbeitswochen®/ss.

Für die Anwendung der Lohnsteuertabellegilt das
Folgende:

(2) Steuerklasse I
1. In die Steuerklasse I fallen die Arbeitneh-

mer, die nicht verheiratet sind.
2. Unter Ziffer 1 fallen nicht

a) Arbeitnehmer, denen Kinderermäßigung
zusteht (Absatz4Ziffer 2) oder auf An-
trag gewährt wird (Absatz 4 Ziffer 3),

b) unverheiratete Arbeitnehmer, die das
55.Lebensjahrvollendethaben(Absatz3
Ziffer 2).

(3) Steuerklasse II
In die Steuerklasse II fallen, soweit sie nicht zur
SteuerklasseIII gehören:

1. die Arbeitnehmer, die verheiratet sind,
2. unverheiratete Arbeitnehmer, die das 55. Le-

bensjahr vollendet haben.
(4) Steuerklasse Ill

1. In die Steuerklasse III fallen die Arbeitneh-
mer, denen Kinderermäßigung zusteht
(Ziffer 2) oder auf Antrag gewährt wird
(Ziffer3).

2. Dem Arbeitnehmer steht Kinderermäßigung
zu für Kinder, die das 18.Lebensjahr noch
nicht vollendet haben.

3. Dem Arbeitnehmer wird auf Antrag Kinder-
ermäßigung gewährt für Kinder, die auf
Kosten des Arbeitnehmers unterhalten und
für einen Beruf ausgebildet werden und das
25.Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

4. Kinder im Sinn der Ziffern 2 und 3 sind:
a) eheliche Kinder,
b) eheliche Stiefkinder,
c) für ehelich erklärte Kinder,
d\) Adoptivkinder,
e) uneheliche Kinder (jedoch nur im Ver-

hältnis zur leiblichen Mutter),
f) Pflegekinder.

(5) Für die Eintragung der Steuerklasse und der
Zahl der Kinder bei Ausschreibungder Lohnsteuer-
karte ($42) sind die Verhältnisse zu Beginn des Ka-
lenderjahrs maßgebend, für das: die Lohnsteuer-
karte ausgeschrieben wird. Treten bei einem Arbeit-
nehmer die Voraussetzungen für eine ihm günstigere
Steuerklasseein odererhöhtsichdieZahl derbei der
Steuerklasse III zu berücksichtigenden Personen, so
ist auf Antrag die Lohnsteuerkartezu ergänzen.Die
Ergänzung ist erst bei der Lohnzahlungzu berück-
sichtigen, bei der die ergänzte Lohnsteuerkarte vor-
gelegt wird.
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(6) Die Höhe und die Berechnung der Lohnsteuer
werden in folgenden Fällen durch Rechtsverordnung
bestimmt:

1. wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber
keine Lohnsteuerkarte ($ 42) vorlegt;

2. wenn der Arbeitnehmer in mehreren Dienst-
verhältnissen gleichzeitig steht;

. wenn die Ehefrau, die nicht dauernd vom
Ehemann getrennt lebt, in einem Dienst-
verhältnis steht;

4. wenn ein Zeitraum, für den der Arbeitslohn
gezahlt wird, nicht festgestellt werden kann;

5. wenn die im Laufe des Kalenderjahrs ein-
behaltene Lohnsteuer die auf den Arbeits-
lohn des Kalenderjahrs nach der Jahres-
lohnsteuertabelle entfallende Lohnsteuer
übersteigt (Lohnsteuer-Jahresausgleich).

$ 39a
Steuerabzug vom Arbeitslohn

bei Ehefrauen
(1) Ehefrauen werden, abweichend von $ 39, beim

Steuerabzug vom Arbeitslohn nach Steuerklasse I
besteuert.

(2) Durch Rechtsverordnung kann zugelassen wer-
den, daß

1. auf Antrag der Ehegatten der Ehemann nach
Steuerklasse I und die Ehefrau nach der
Steuerklasse, die nach $ 39 Abs. 3 bis 5
maßgebend ist, besteuert werden;

2. Ehefrauen auf Antrag mit ihrem Arbeitslohn
nach der Steuerklasse, die nach $ 39 Abs. 3
bis 5 maßgebend ist, besteuert werden,
wenn die Voraussetzugen für eine Zusam-
menveranlagung nicht gegeben sind oder
wenndamit .eine höhere Besteuerung als
bei einer Zusammenveranlagung vermieden
wird. Im letzteren Fall können die Besteue-
rung des Ehemanns nach der Steuerklusse I
und die Nachforderung der Mehrsteuer ge-
regelt werden.

$ 40
(gestrichen)

$ 41
Vom Arbeitslohn abzuziehende Beträge

(1) Auf Antrag des Arbeitnehmers sind für die
Berechnung der Lohnsteuer vom Arbeitslohn abzu-
ziehen

1. Werbungskosten im Sinn der $8$9und 7c,
die bei den Einkünften aus nichtselbständi-
ger Arbeit zu berücksichtigen sind, soweit
die Werbungskosten den in $9a Ziff. 1 be-
zeichneten Pauschbetrag übersteigen;

2. Sonderausgaben ($$ 10,10b), soweit sie den
in $10c Ziff. 1 bezeichneten Pauschbetrag
übersteigen;

3.derBetrag,dernachden$$33und33a
wegen außergewöhnlicher Belastungen zu
gewähren ist,

(2) Bei einem Arbeitnehmer, der nach $ 39 Abs. 3
Ziff. 1, Abs. 4 in die Steuerklasse II oder III fällt,
wird für die Berechnung der Lohnsteuer ein Betrag
von 720 Deutsche Mark vom Arbeitslohn abgezogen
(Altersfreibetrag), wenn der Arbeitnehmer minde-
stens vier Monate vor dem Ende des Kalenderjahrs
das 70.Lebensjahr vollendet. Bei Ehegatten, die nicht
dauernd getrennt leben, wird nur ein Altersfrei-
betrag gewährt; es genügt, wenn der Ehegatte des
Arbeitnehmers das 70.Lebensjahr vollendet.

(3) Das Finanzamt hat die nach den Absätzen 1
und 2 vom Arbeitslohn abzuziehenden Beträge auf
der Lohnsteuerkarte einzutragen. Der Abzug ist erst
bei der Lohnzahlung vorzunehmen, bei der dem
Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte mit dieser Ein-
tragung vorgelegt wird.

(4) Durch Rechtsverordnung kann zugelassen wer-
den, daß das Finanzamtin nochnicht übersehbaren
Fällen die EintragungnachAbsatz 3 vorläufig vor-
nehmen kann. Außerdem können durch Rechtsver-
erdnung Vorschriften über die Erstattung und die
Nachforderung von Lohnsteuer erlassen werden,
wenn sich nach Ablauf des Kalenderjahrs ergibt,
daß die vorläufige Eintragung von der endgültigen
Feststellung abweicht; geringfügige Abweichungen
können außer Betracht bleiben, \

$&42
Lohnsteuerkarte

Der Arbeitnehmer muß sich für die Lohnsteuer-
berechnung vor Beginn des Kalenderjahrs oder des
Dienstverhältnisses von der Gemeindebehörde eine
Lohnsteuerkarte ausschreiben lassen und muß diese
demArbeitgeber vorlegen.Der Arbeitgeber hat die
Lohnsteuerkarte während der Dauer des Dienstver-
hältnisses aufzubewahren und sie dem Arbeifnehmer
am Ende des Kalenderjahrs oder bei Beendigung des
Dienstverhältnisses zurückzugeben. Durch Rechtsver-
ordnung kann ein anderes Verfahren vorgeschrieben
werden.

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

$ 43
Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge

(1) Bei den folgenden inländischen Kapitalerträ-
gen wird die Einkommensteuer durch Abzug vom
Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) erhoben:

1. Gewinnanteilen (Dividenden), Zinsen, Aus-
beuten und sonstigen Bezügen aus Aktien,
Kuxen, Genußscheinen,Anteilen an Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, an Er-
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
und Kolonialgesellschaften, aus Anteilen an
der Reichsbank und an bergbautreibenden
Vereinigungen, die die Rechte einer juristi-
schen Person haben. Dazu gehören nicht Ge-
winnanteile und sonstige Bezüge im Sinn
des $ 3b und nicht Zinsen aus Wandel-



anleihen und Gewinnobligationen, soweit
sie unter Ziffer 3 oder Ziffer 5 fallen;

2. Einkünften aus der Beteiligung an einem
Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter;

3. Zinsen aus im Geltungsbereichdes Grund-
gesetzes oder in Berlin (West) nach dem
20. Juni 1948— in Berlin (West) nach dem
24. Juni 1948— und vor dem 1.April 1952
ausgegebenen Industrieobligationen und
vor dem 1.April 1952 ausgegebenen Wan-
delanleihen und Gewinnobligationen. Die
Vorschrift des $ 3a Abs. 1 Ziff. 3 letzter
Satz bleibt unberührt;

4. Zinsen aus nach dem 31. März 1952 aus-
gegebenen festverzinslichen Schuldver-
schreibungen und Schatzanweisungen der
Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände,
wenn die Zinsen nicht nach $3a Abs. 1Ziff. 2
Buchstabe b oder Ziff. 4 steuerfrei sind,
unter folgenden Voraussetzungen:
a) Die Wertpapiere dürfen bis zur Dauer

von einschließlich drei Jahren nicht
kündbar und nicht rückzahlbar sein,

b) nach den Anleihebedingungendarf die
Laufzeit der Wertpapiere zu den bei der
Ausgabe vorgesehenen Zinsbedingungen
für die Dauer von weniger als drei Jah-
ren nicht geändert werden;

5. Zinsen aus anderen im Geltungsbereich des
Grundgesetzes oder in Berlin (West) nach
dem 31.März 1952ausgegebenenfestver-
zinslichen Wertpapieren (einschließlich der
Wandelanleihen und Gewinnobligationen)
unter den folgenden Voraussetzungen:
a) Die Wertpapiere müssen spätestens in-

nerhalb eines Jahrs nach der Ausgabe
zum Handel an einer Börse im Geltungs-
bereich desGrundgesetzes oder in Berlin
(West) zugelassen werden,

b) die Wertpapiere dürfen auf die Dauer
von mindestens fünf Jahren nicht künd-
bar und nicht rückzahlbar sein,

c) nach den Anleihebedingungen darf die
Laufzeit der Wertpapiere zu den bei der
Ausgabe vorgesehenen Zinsbedingungen
für die Dauer von fünf Jahren nicht ge-
ändert werden.

Diese Vorschrift bezieht sich nicht auf Zin-
sen, die nach $ 3a steuerfrei sind. Die in
Buchstabe a bezeichnete Voraussetzung gilt
nicht für festverzinsliche Wertpapiere, die

‚ nach $ 33 des Gesetzesüber die Investi-
tionshilfe der gewerblichenWirtschaft zum
Börsenhandel nicht zugelassen sind;

6. Zinsen aus sonstigen im Geltungsbereich
des Grundgesetzes oder in Berlin (West)
ausgegebenen festverzinslichen Wert-
papieren, die nicht nach $ 3a steuerfrei sind.
Ausgenommensindmündelsichere,mitmin-
destens 8 vom Hundert verzinsliche Schatz-
anweisungsanleihen der Länder, die vor
dem 1. Juni 1952 ausgegeben worden sind.

Die Vorschriften des $ 3a Abs.2 und 3 gelten für
Anleihen im Sinn der Ziffern 3 bis 6 entsprechend.
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(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 Ziffern 4 bis 6
gelten für Zinsen aus Anleihen im Sinn des Ab-
satzes 1 Ziffern 4 bis 6, die vor dem 1. Januar 1955
ausgegeben worden sind.
(3) Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge sind

auch besondere Entgelte oder Vorteile, die neben
den in Absatz 1 bezeichneten Kapitalerträgen oder
an deren Stelle gewährtwerden.
(4) Kapitalerträge sind als inländische anzusehen,

wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder
Sitz im Inland hat.

$ 44
Bemessung und Entrichtung der Kapitalertragsteuer

(1) Die Kapitalertragsteuer beträgt
1. in den Fällen

des$43 Abs. 1Ziff.lund 2 25 vom Hundert,
2. in den Fällen

des$43 Abs. 1Ziff.3 bis 5 30 vom Hundert,
3. in den Fällen

des $ 43 Abs. 1Ziff.6
derKapitalerträge,

(2) Ist für die in $ 43 Abs. 1 Ziff. 5 bezeichneten
Wertpapiere die Zulassung zum Handel an einer
Börse im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder
in Berlin (West) nach den börsenrechtlichen Vor-
schriftenoder durchBedingungenoderAuflagen an-
läßlich der staatlichen Genehmigung zür Ausgabe
dieser Wertpapiere nicht ausgeschlossen und ist die
Zulassung beantragt, so beträgt die Kapitalertrag-
steuer für die Zeit bis zum Ablauf eines Jahrs nach
der Ausgabe in Abweichung von Absatz 1 Ziffer 3
auch dann nur 30 vom Hundert, wenn die Zulassung
nicht innerhalb eines Jahrs nach der Ausgabe er-
folgt.

60 vom Hundert

(3) Der Schuldnerhat die Kapitalertragsteuerfür
den Gläubiger einzubehalten. Er hat den Steuerabzug
in dem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die Kapital-
erträge dem Gläubiger zufließen, und die einbehal-
tenen Steuerabzüge innerhalb einer Woche an das
Finanzamt abzuführen. DerSteuerabzugistauchdann
vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge beim Gläu-
biger zu den Einkünften aus Land- und Forstwirt-
schaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger Arbeit
oder aus Vermietung und Verpachtung gehören.

(4) Dem Steuerabzug unterliegen die vollen Ka-
pitalerträgeohne Abzug.

(5) Der Gläubiger ist beim Steuerabzug vom Ka-
pitalertrag (Kapitalertragsteuer) Steuerschuldner.
Der Schuldner der Kapitalerträge haftet aber für die
Einbehaltung und Abführung der Kapitalertrag-
steuer. Der Gläubiger (Steuerschuldner) wird nur in
Anspruch genommen,

1. wenn der Schuldner die Kapitalerträge nicht
vorschriftsmäßiggekürzt hat oder

2. wenn der Gläubiger weiß, daß der Schuld-
ner die einbehaltene Kapitalertragsteuer
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat, und
dies dem Finanzamt nicht unverzüglich mit-
teilt.
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4. Steuerabzug von Aufsichtsrats-
vergütungen (Aufsichtsratsteuer)

$ 45
SteuerabzugspflichtigeAufsichtsratsvergütungen
Bei Mitgliedern des Aufsichtsrats (Verwaltungs-

rats) von Aktiengesellschaften, Kommanditgesell-
schaften auf Aktien, Berggewerkschaften, Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung und sonstigen
Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und Per-
sonenvereinigungen des privaten und des öffent-
lichen Rechts, bei denen die Gesellschafter nicht als
Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind,
unterliegen die Vergütungen jeder Art, die ihnen
von den genannten Unternehmungen für die Über-
wachung der Geschäftsführung gewährt werden
(Aufsichtsratsvergütungen), dem Steuerabzug (Auf-
sichtsratsteuer).

$ 45a
Bemessung und Entrichtung der Aufsichtsratsteuer
(1) Das Unternehmen hat die Aufsichtsratsteuer

mit 40 vom Hundert der Aufsichtsratsvergütung für
das Aufsichtsratsmitgliedeinzubehalten.Es hat den
Steuerabzug in dem Zeitpunkt vorzunehmen, in
dem die Aufsichtsratsvergütungdem Aufsichtsrats-
mitglied zufließt, und die einbehaltenen Steuer-
abzüge innerhalb einer Woche an das Finanzamt
(Finanzkasse) abzuführen.
(2) Dem Steuerabzugunterliegt der volle Betrag

der Aufsichtsratsvergütung ohne jeden Abzug. Wer-
den Reisekosten (Tagegelder und Fahrtauslagen)
besonders gewährt, so gehören sie zu den Aufsichts-
ratsvergütungen nur insoweit, als sie die tatsäch-
lichen Auslagen übersteigen.

(3) Das Aufsichtsratsmitglied ist beim Steuer-
abzug von Aufsichtsratsvergütungen (Aufsichtsrat-
steuer) Steuerschuldner,Das Unternehmen haftet
aber für die Einbehaltung und Abführung der Steuer.
Das Aufsichtsratsmitglied (Steuerschuldner) wird
nur in Anspruch genommen,

1. wenn das Unternehmen die Aufsichtsrats-
vergütung nicht vorschriftsmäßig gekürzt
hat oder

2. wenn das Aufsichtsratsmitglied weiß, daß
das Unternehmen die einbehaltene Steuer
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat, und
dies dem Finanzamt nicht unverzüglich mit-
teilt.

5. Veranlagung
von Steuerpflichtigen mit

steuerabzugspflichtigen Einkünften
$ 46

Veranlagung von Steuerpflichtigen
mit Einküniten aus nichtselbständiger Arbeit

(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise
aus Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, von
denen ein Steuerabzug vorgenommen worden ist,
so wird, unbeschadet der Vorschriften des $ 26, eine
Veranlagung zur Einkommensteuerdurchgeführt,

1. wenn das Einkommen 24 000Deutsche Mark
odermehrbeträgt;

2. wenn die Einkünfte, von denen der Steuer-
abzugvomArbeitslohn nichtvorgenommen
worden ist, mehr als 600DeutscheMark be-
tragen;

3. wenn von einem Arbeitnehmer Einkünfte
aus mehreren Dienstverhältnissen bezogen
worden sind, die dem Steuerabzug vom Ar-
beitslohn unterlegen haben, und der Ge-
samtbetragdieser Einkünfte 4800Deutsche
Mark übersteigt;

4. wenn jeder EhegatteEinkünfte aus nicht-
selbständigerArbeit und ein EhegatteEin-
künfte aus einem Dienstverhältnis in einem
dem anderen Ehegatten nicht fremden Be-
trieb bezogen hat;

5. wenn die Veranlagung beantragt wird
a) zur Anwendung der Vorschriften des

$34;
b) zur Berücksichtigung von Verlusten aus

einer anderen Einkunftsart als derjeni-
gen aus nichtselbständiger Arbeit;

c) zur Anrechnung von anderen Steuer-
abzügen als dem Steuerabzug vom Ar-
beitslohnauf die Steuerschuld.

(2) Im Fall des Absatzes 1 Ziffer 3 gilt das Fol-
gende:

1. Bei der Veranlagung bleiben Einkünfte, von
denen der Steuerabzug vom Arbeitslohn
nicht vorgenommen worden ist, außer Be-
tracht, wenn sie 600 Deutsche Mark nicht
übersteigen.

2. Die Veranlagung unterbleibt, wenn die
Einkünfte aus dem zweiten oder weiteren
Dienstverhältnis 600 Deutsche Mark nicht
übersteigen.

(3) Ist aus den in den Absätzen 1 und 2 bezeich-
neten Gründen eine Veranlagung ausgeschlossen,
so gilt die Einkommensteuer, die auf die Einkünfte
aus nichtselbständiger Arbeit entfällt, für den Ar-
beitnehmer als abgegolten, wenn seine Haftung er-
loschen ist (8$38 Abs. 3).

(4) Durch Rechtsverordnung kann in den Fällen
des Absatzes 1 Ziffern 2 und 3 bei geringfügigen
Überschreitungen der maßgebenden Grenzen die
Besteuerung so gemildert werden, daß auf die volle
Besteuerung stufenweise übergeleitet wird.

$ 46a
Besondere Behandlung

von Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft,
Gewerbebetrieb oder Kapitalvermögen im Sinn

des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 6
Die Einkommensteuerfür Einkünfte ausLand- und

Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder Kapitalver-
mögen ist durch den Steuerabzug vom Kapitalertrag
abgegolten, soweit es sich um Kapitalerträge im Sinn
des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 6 handelt und die Haftung
des Steuerpflichtigenerloschenist. Auf Antrag des
Steuerpflichtigen ist von der Anwendung des Sat-
zes 1 abzusehen und die Veranlagung der Einkünfte



im Sinn des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 6 zusammen mit
den übrigen Einkünften nach $ 32 vorzunehmen. Dem
Antrag ist zu entsprechen, auch wenn in Fällen des
$ 46 Abs. 1 Ziff. 2 die Grenze von 600Deutsche Mark
nicht erreicht ist.

6. Abschlußzahlung
& 47

(1) Auf die Einkommensteuerschuld werden an-
gerechnet

1. die für den Veranlagungszeitraum entrich-
teten Vorauszahlungen,

2. die durch Steuerabzug einbehaltenen Be-
träge, soweit sie auf die im Veranlagungs-
zeitraum bezogenen Einkünfte entfallen.

(2) Ist die Einkommensteuerschuld größer als die
Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so ist der Unterschiedsbetrag, soweit er den im
Veranlagungszeitraum fällig gewordenen, aber nicht
entrichteten Vorauszahlungen entspricht, sofort, im
übrigen innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
des Steuerbescheids zu entrichten (Abschlußzah-
lung).

(3) Ist die Einkommensteuerschuld kleiner als die
Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so wird der Unterschiedsbetrag nach Bekannt-
gabedesSteuerbescheidsdemSteuerpflichtigennach
seiner Wahl entweder auf seine Steuerschuld gut-
geschrieben oder zurückgezahlt.

VI. Besteuerungnach demVerbrauch
$ 48

(1) Der Steuerpflichtige kann nach dem Verbrauch
besteuert werden, wenn der Verbrauch im Kalender-
jahr 10000 Deutsche Mark überstiegen hat und um
mindestens die Hälfte höher ist als das Einkommen.
Der Betrag von 10000 Deutsche Mark erhöht sich
um je 2000 Deutsche Mark für jedes Kind, für. das
dem Steuerpflichtigen Kinderermäßigung nach $ 32
Abs. 4 zusteht oder gewährt wird.

(2) Zum Verbrauch gehören alle Aufwendungen
des Steuerpflichtigen für seinen Haushalt und für
seine Lebensführung und die Lebensführung seiner
Angehörigen.

(3) Zum Verbrauch gehören nicht
1. die Sonderausgaben ($ 10 Abs. 1);
2. die Steuern vom Einkommen und sonstige

Personensteuern;
3. Ausgaben für Ausstenern oder Ausstattun-

gen, soweit sie das den Verhältnissen des
Steuerpflichtigen entsprechende Maß nicht
überstiegen haben;

- 4. Ausgaben für politische, künstlerische, mild-
tätige, kirchliche, religiöse, wissenschaft-
liche und gemeinnützigeZwecke;

5. Ausgaben, die durch Krankheiten, Todes-
fälle oder Unglücksfälle oder durch körper-
liche oder geistige Gebrechen verursacht
sind;

6. Aufwendungen, die durch Geburt eines
Kindes entstanden sind;

7. außerordentliche Aufwendungen, die durch
den Unterhalt oder die Erziehung eines
Kindes oder den Unterhalt eines bedürftigen
Angehörigen entstanden sind;

8. Aufwendungen aus sozialen Beweggründen
für Arbeitnehmer oder frühere Arbeitneh-
mer oder für ihre Angehörigen;

9. der Teil des Verbrauchs, den der Steuer-
pflichtige bestritten hat
a) aus Einkommen, das er in den letzten

drei Jahren versteuert, aber nicht ver-
braucht hat,

b) aus Einnahmen, die nach den $8$3 bis 3b
steuerfrei sind, oder aus Bezügen, die
dem Steuerpflichtigen nach $ 22 Ziff. 1
Satz 2 nicht zuzurechnen sind.

(4) Die Einkommensteuer nach dem Verbrauch be-
trägt nur die Hälfte der Steuer, die sich aus der Ein-
kommensteuertabelle ergibt. Wenn der sich danach
ergebende Steuerbetrag geringer ist als der Steuer-
betrag, der sich beiZugrundelegung desEinkommens
ergeben würde, so ist der Besteuerung nicht der Ver-
brauch, sondern das Einkommen zugrunde zu legen.

VII. Besteuerung
beschränkt Steuerpflichtiger

$ 49
Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte

Inländische Einkünfte im Sinn der beschränkten
Einkommensteuerpflicht ($ 1 Abs. 2) sind

1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen Land-
und Forstwirtschaft ($$ 13, 14);

2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb ($$ 15, 16), für
den im Inland eine Betriebstätte unterhalten
wird oder ein ständigerVertreter bestellt ist,
und Einkünfte aus der Veräußerung eines An-
teils an einer inländischen Kapitalgesellschaft
($ 17) und aus der Veräußerung von Boden-
schätzen (8 17a);

3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit ($ 18), die
im Inland ausgeübtoder verwertet wird oder
worden ist;

4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ($ 19),
die im Inland ausgeübt oder verwertet wird
oder worden ist, und Einkünfte, die aus inlän-
dischen öffentlichen Kassen einschließlich der
Kassen der Deutschen Bundesbahn und der
Bank deutscher Länder mit Rücksicht auf ein
gegenwärtiges oder früheres Dienstverhältnis
gewährt werden;

5. Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinn des $ 20
Abs. 1 Ziff. 1 und 2, wenn der Schuldner Wohn-
sitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat,
und Einkünfte im Sinn des $ 20 Abs. 1 Ziff. 3
und 4,wenn das Kapitalvermögen durch inländi-
schen Grundbesitz, durch inländische Rechte,
die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstücke unterliegen, oder durch
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Schiffe, die in ein inländisches Schiffsregister
eingetragen sind, unmittelbar oder mittelbar
gesichert ist. Ausgenommen sind die Dividenden
aus Vorzugsaktien der Deutschen Reichsbahn
und ZinsenausAnleihen und Forderungen,die
in ein öffentliches Schuldbuch eingetragen sind
oder über die Teilschuldverschreibungen ausge-
geben sind, Die Einkünfte aus Teilschuldver-
schreibungen unterliegen aber der beschränkten
Steuerpflicht, wenn bei ihnen neben der festen
Verzinsung ein Recht auf Umtausch in Gesell-
schaftsanteile (Wandelanleihen) oder eine Zu-
satzverzinsungeingeräumtist, die sichnachder
Höhe der Gewinnausschüttungendes Schuld-
ners richtet (Gewinnobligationen), und wenn
der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder
Sitz im Inland hat;

. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
{$21), wenn das unbewegliche Vermögen, die
Sachinbegriffeoder Rechteim Inland belegen
oder in ein inländischesöffentlichesBuchoder
Register eingetragen sind oder in einer inlän-
dischen Betriebstätte verwertet werden;

. sonstige Einkünfte im Sinn des $ 22 Ziff. 1, so-
weit sie demSteuerabzugunterworfenwerden;

. sonstigeEinkünfte im Sinn des $ 22Ziff. 2, so-
weit es sich um Spekulationsgeschäfte mit in-
ländischen Grundstücken oder mit inländischen
Rechten handelt, die den Vorschriften des bür-
gerlichen Rechts über Grundstücke unterliegen.

$ 50
Sondervorschriiten

für beschränkt Steuerpflichtige
{1) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Betriebs-

ausgaben ($ 4 Abs.4) oder Werbungskosten ($ 9)
“ nur insoweit abziehen, als sie mit inländischen Ein-
künften in wirtschaftlichemZusammenhangstehen.
Die Vorschrift des $10 ist nur hinsichtlich der als
Sonderausgaben abzugsfähigen Teile der Vermögens-
abgabe anzuwenden. Die Vorschrift des $ 10d ist
nur anzuwenden, wenn die in dieser Vorschrift be-
zeichneten Verluste in wirtschaftlichem Zusammen-

“hang mit inländischen Einkünften stehen und der
Gewinn auf Grund im Inland ordnungsmäßigge-
führter Bücher nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 ermittelt
wird. Die Vorschriften des $ 34 sind nur insoweit
anzuwenden, als sie sich auf Gewinne aus der Ver-
äußerung eines land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebs ($ 14), eines Gewerbebetriebs ($ 16), einer
wesentlichenBeteiligung ($ 17) oder auf Veräuße-
rungsgewinne im Sinn des $ 17a und des $ 18Abs. 3
beziehen. Die übrigen Vorschriften der $$ 10und 34
und die Vorschriften der $$ 9a, 10c, 33 und 33a sind

“ nicht anzuwenden.
(2) Bei Einkünften, die dem Steuerabzug unter-

liegen, und bei Einkünften im Sinn des $ 20 Abs. 1
Ziff.3 und 4 ist für beschränkt Steuerpflichtige ein
Ausgleich ($ 2 Abs.2) mit Verlusten aus anderen
Einkunftsarten nicht zulässig.

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich bei be-
schränkt Steuerpflichtigen, die veranlagt werden,

x

nach Steuerklasse II der Einkommensteuertabelle.
Sie beträgt aber mindestens 25 vom Hundert der
Einkünfte.

(4) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem
Steuerabzug vom Arbeitslohn, vom Kapitalertrag
cder von Aufsichtsratsvergütungen unterliegen, gilt
bei beschränkt Steuerpflichtigen durch den Steuer-
abzugals abgegolten,wenn die Einkünfte nicht Be-
triebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind.
Die Höhe der Lohnsteuer wird durch Rechtsverord-
nung bestimmt.

(5) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer bei
beschränkt Steuerpflichtigen ganz oder zum Teil er-
lassenoder in einemPauschbetragfestsetzen,wenn
es aus volkswirtschaftlihen Gründen zweckmäßig
ist oder eine gesonderteBerechnungder Einkünfte
besonders schwierig ist.

(6) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer von
beschränkt steuerpflichtigen Einkünften, soweit diese
nicht bereits dem Steuerabzug unterliegen, im Wege
des Steuerabzugs erheben, wenn dies zur Sicher-
stellung des Steueranspruchs zweckmäßig ist. Das
Finanzamt bestimmt hierbei die Höhe des Steuer-
abzugs.

(7) Die Absätze 1 bis 6 mit Ausnahme des Ab-
satzes 3 Satz 2 gelten auch im Fall des $ 1 Abs. 3.

VIII. Ermächtigungs-und
Schlußvorschriften

$ 51
Ermächtigung

(1) Die Bundesregierungwird ermächtigt,mit Zu-
stimmung des Bundesrates

1. zur Durchführung dieses Gesetzes für die
Veranlagungszeiträume 1955und 1956,bei
den Steuerabzügen auchfür das Kalender-
jahr 1957,Rechtsverordnungen zu erlassen,
soweit dies zur Wahrung der Gleichmäßig-
keit bei der Besteuerung, zur Beseitigung
von Unbilligkeiten in Härtefällen oder zur
Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens
erforderlich ist, und zwar:
a) über die Abgrenzung der Steuerpflicht,
b) über die Ermittlung der Einkünfte und

die Feststellung des Einkommens ein-
schließlich der abzugsfähigen Beträge,
über die Veranlagung, die Anwendung
der Tarifvorschriftenunddie Regelung
der Steuerentrichtung einschließlich der
Steuerabzüge,
über die Besteuerung der beschränkt
Steuerpflichtigen einschließlich eines
Steuerabzugs; .

e)

)

. Vorschriften durch Rechtsverordnungzu
erlassen
a) über die sich aus der Aufhebung oder

Änderung von Vorschriften dieses Ge-
setzes ergebenden Rechtsfolgen, soweit
dies zur Wahrung der Gleichmäßigkeit



b)

c)

f)

beider Besteuerung oder zur Beseitigung
von Unbilligkeiten in Härtefällen erfor-
derlich ist;
nach denen für jeweils zu bestimmende
Wirtschaftsgüter des Umlaufsvermögens
eine den steuerlichen Gewinn mindernde
Rücklage für Preissteigerungen in Höhe
eines Vomhundertsatzes des sich nach
$6 Abs. 1 Ziff. 2 Satz ergebenden Werts
dieser Wirtschaftsgüter zugelassen wer-
den kann, wenn ihre Börsen- und Markt-
preise (Wiederbeschaffungspreise) am
Bilanzstichtag gegenüber den Börsen-
und Marktpreisen (Wiederbeschaffungs-
preisen) am vorangegangenen Bilanz-
stichtag wesentlich gestiegen sind. Der
Vomhundertsatz ist nach dem Umfang
dieser Preissteigerung zu bestimmen;
dabei ist ein angemessener Teil der
Preissteigerung unberücksichtigt zu las-
sen. Die Rücklage für Preissteigerungen
ist spätestens bis zum Ende des auf die
Bildung folgenden vierten Wirtschafts-
jahrs gewinnerhöhend aufzulösen. Bei
wesentlichen Preissenkungen, die auf die
Preissteigerungen im Sinn des Satzes 1
folgen, kann die volle oder teilweise
Auflösung der Rücklage zu einem frühe-
ren Zeitpunkt bestimmt werden;
über eine Beschränkung des Abzugs von
Ausgaben zur Förderung steuerbegün-
stigter Zwecke im Sinn des $ 10b auf
Zuwendungen an bestimmte Körper-
schaften, Personenvereinigungen oder
Vermögensmassen sowie über eine An-
erkennung gemeinnütziger Zwecke als
besonders förderungswürdig;
über eine Ermäßigung der Einkommen-
steuer bis auf die Hälfte bei Einkünften,
die freie Erfinder aus volkswirtschaft-
lich wertvollen Versuchen oder Erfin-
dungen haben, und über den Abzug der
durch die Erfindertätigkeit verursachten
Aufwendungen und Verluste sowie über
das zeitliche Ausmaß dieser Begünsti-
gungen; “
über eine Ermäßigung der Lohnsteuer
bis auf die Hälfte für Vergütungen, die
Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern für
schutzfähige und aus der Arbeit des Ar-
beitnehmers im Betrieb entstandene Er-
findungen zahlen, sowie über dieAbgel-
tung der Einkommensteuer im Fall der
Veranlagung;
über die volle oder teilweise Steuerfrei-
heit von Prämien für Verbesserungsvor-
schläge, die Arbeitgeber an ihre Arbeit-
nehmer zahlen, soweit sich die Prämie
in mäßigemRahmenhält ündMißbräu-
che ausgeschlossen sind;
über die Festsetzung abweichender Vor-
auszahlungstermine;
nach denen Steuerpflichtige, die eine im
besonderen Maße der minderbemittel-
ten Bevölkerung dienende private Kran-
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kenanstalt betreiben, der Abnutzung
unterliegende Wirtschaftsgüter, die zum
Anlagevermögen dieser Anstalten ge-
hören, in Höhe eines Vomhundertsatzes
der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten abschreiben können;

i) über die Abschreibungsfreiheit zur För-
derung des Baues von Landarbeiterwoh-
nungen und über eine Steuerermäßigung
beim Bau von Heuerlings- und Werk-
wohnungen für ländliche Arbeiter;

k) über eine Abschreibungsfreiheit oder
Steuerermäßigungen für bestimmte
Wirtschaftsgebäude, für Um- und Aus-
bauten an Wirtschaftsgebäuden, für
bestimmte bewegliche Güter des An-
lagevermögens einschließlich Betriebs-
vorrichtungen bei buchführenden und
nichtbuchführenden Land- und Forst-
wirten, Dabei ist für diese Wirtschafts-
gebäude sowie für Um- und Ausbauten
von einer höchstens 30jährigen Nut-
zungsdauer auszugehen. Die zu erlas-
sende Rechtsverordnung hat das Wirt-
schaftsjahr 1954/55mit zu umfassen;

3. Die in $ 2 Abs.5 Ziff. 1, $ 3 Ziff. 14, $ 3a
Abs. 1 Ziff. 4, $ 9 Ziff. 4, $ 10 Abs. 1 Ziff. A
und Abs.2, $22 Ziff. 1 Buchstabe a, 826
Abs. 3 und 4, $29 Abs. 1 und 2, $31-Abs. 2,
$32a Abs.2, $33 Abs. 1, $33a Abs. 6, $39
Abs.6, $39a Abs.2, $41 Abs.4A, 842, $46
Abs. 4 und in $ 50 Abs. 4 vorgesehenen
Rechtsverordnungen zu erlassen.

(2) Der Bundesminister der Finanzen wird ermäch-
tigt, den Wortlaut dieses Gesetzes und der zu diesem
Gesetz erlassenen Durchführungsverordnungen in
der jeweils geltenden Fassung mit neuem Datum,
unter neuer Überschrift und in neuer Paragraphen-
folge bekanntzumachen und dabei Unstimmigkeiten
des Wortlauts zu beseitigen.

$ 52
Schlußvorschriiten

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist
vorbehaltlich der Absätze 2 bis 7 erstmals für den
Veranlagungszeitraum 1955 anzuwenden. Beim
Steuerabzug vom Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der
Maßgabe, daß die vorstehende Fassung bei laufen-
dem Arbeitslohn erstmals auf den Arbeitslohn an-
zuwenden ist, der für einen Lohnzahlungszeitraum
gezahlt wird, der nach dem 31. Dezember 1954 endet,
bei sonstigen, insbesondere einmaligen Bezügen auf
den Arbeitslohn, der dem Steuerpflichtigen nach dem
31,Dezember 1954 zufließt.

(2) Die Vorschriften des $2 Abs. 5, des $4 Abs. 1
Satz 4 und Abs. 3, des $5,.des $6 Abs. 1 Ziff. 5, des
$6a und des $7 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 sind erst-
mals auf Wirtschaftsjahre anzuwenden, die im Ver-
anlagungszeitraum 1955enden.
(3) Die Vorschriften des $3a Abs.1 Ziff.3 und

Abs. 2 und 3 sowie des $ 43 Abs.1 gelten ab 17.De-
zember 1952.
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(4) Die Vorschrift des $7b Abs. 3 gilt erstmals
beim Ersterwerb von Gebäuden, Eigentumswohnun-
gen und Dauerwohnrechten nach dem 31.Dezember
1954. .
(5) Die Vorschrift des $7c ist erstmals auf Dar-

lehen anzuwenden, die nach dem 31.Dezember 1954
hingegeben werden.

(6) Die Vorschrift des $7g des Einkommensteuer-
gesetzes in der Fassung vom 15.September1953
(Bundesgesetzbl. I S. 1355) — Einkommensteuerge-
setz 1953— gilt letztmals für Wirtschaftsjahre, die
vor dem 1. Januar 1955begonnen haben.

(7) Die Vorschriften des $ 10 Abs. 2 sind erstmals
auf Aufwendungen anzuwenden, die auf Grund von
Verträgen geleistet werden, die nach dem31. De-
zember 1954 abgeschlossen worden sind. Bei Bei-
trägen und Versicherungsprämien im Sinn des $ 10
Abs.1 Ziff. 2 und bei Beiträgen an Bausparkassen
im Sinn des $10 Abs. 1 Ziff.3 auf Grund von Ver-
trägen, die nach dem 31.Mai 1953und vor dem1. Ja-
nuar 1955abgeschlossen sind, gilt $10 Abs. 1 Ziff. 2
des Einkommensteuergesetzes1953auch für Auf-
wendungen, die nach dem31. Dezember 1954 ge-
leistet werden.

(8) Aufwendungen für vor dem 1. Januar 1955
erstmals erworbene Anteile an Bau- und Wohnungs-
genossenschaften und an Verbrauchergenossenschaf-
ten, die nach dem31. Dezember 1954 laufend und
der Höhe nach gleichbleibend bis zum Ablauf von
drei Jahren nach dem Tag der ersten Einzahlung
geleistet werden, und Sparbeträge, die auf Grund
eines vor dem 1.Januar 1955abgeschlossenen Spar-
vertrags mit festgelegten Sparraten ($ 10 Abs. 1
Ziff. 2 Buchstabe d des Einkommensteuergesetzes
1953) nach dem 31.Dezember 1954 geleistet werden,
können im Rahmen der in $10 Abs. 3 Ziff.3 und 4
bezeichneten Grenzen als Sonderausgaben abgezo-
gen werden. Voraussetzung ist, daß der Steuerpflich-
tige mindestens die erste Einzahlung vor dem
1. Januar 1955 geleistet hat und daß die Aufwen-
dungen weder unmittelbar noch mittelbar in wirt-
schaftlichem Zusammenhang mit der Aufnahme eines
Kredits stehen. Für Sparbeträge, die auf Grund eines
vor dem1. Juni 1953 abgeschlossenen Sparvertrags
mit festgelegten Sparraten geleistet werden, ist die
Vorschrift des $41 Abs.1 Ziff.3 des Einkommen-
steuergesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Än-
derung des Einkommensteuergesetzes vom 24. April
1954 (Bundesgesetzbl. I. S. 111) weiterhin anzuwen-
den. Bei vorzeitiger Rückzahlung von Beiträgen, die

der Steuerpflichtige auf Grund eines Sparvertrags
mit festgelegten Sparraten oder zu anderen Kapital-
ansammlungsverträgen im Sinn des $ 10 Abs. 1 Ziff. 2
Buchstabe d der Einkommensteuergesetze 1951 und
1953geleistet hat, wird eine Nachversteuerung nach
Maßgabe einer Rechtsverordnung der Bundesregie-
rung mit Zustimmung des Bundesrates durchgeführt.

(9) Der Steuerpflichtige kann Verluste aus dem
Veranlagungszeitraum 1950 aus Land- und Forst-
wirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Ar-
beit auch im Veranlagungszeitraum 1954 wie
Sonderausgaben vom Gesamtbetrag der Einkünfte
abziehen, soweit im übrigen die Voraussetzungen
des $10d vorliegen.

(10) Die Vorschriften des $13 Abs. 4 und 5 des
Einkommensteuergesetzes in den bisherigen Fassun-
gen sind auf die dort bezeichneten Steuerpflichtigen
weiterhin anzuwenden, wenn diese Steuerpflich-
tigen vor dem 1.Januar 1955eingewandert sind oder
sich als Landwirte niedergelassenhaben. Dies gilt
nicht für Steuerpflichtige, die Freibeträge nach 813
Abs. 4 erhalten.

(11) Für verwitwete Personen, die im Veranla-
gungszeitraum 1954 nach den Vorschriften des $32
Abs. 3 Ziff.2 oder des $ 39 Abs. 3 Ziff.2 des Ein-
kommensteuergesetzes 1953 in die Steuerklasse II
fallen, gelten diese Vorschriften so lange, als diese
Personen nicht nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes in die Steuerklasse II oder III fallen. Die An-
wendung der Vorschrift des $39a bleibt unberührt.

(12) Die Vorschriften des $33a Abs. 1 und 2 und
des $41 Abs. 1 Ziff. 5 des Einkommensteuergesetzes
1953 gelten auch weiterhin mit der Maßgabe, daß
sie bei einem Steuerpflichtigen jeweils nur für das
Kalenderjahr, in dem bei ihm die Voraussetzungen
für die Gewährung eines Freibetrags nach diesen
Vorschriften eingetreten sind, und für die beiden
folgenden Kalenderjahre anzuwenden sind.

(13) Die Verpflichtung zur Nachversteuerung von
Mehrentnahmen nach $$ 10a und 32a des Einkom-
mensteuergesetzes in der Fassung vom 28.Dezember
1950 (Bundesgesetzbl. 1951 I S. 1) ist durch Zahlung
von 10vom Hundert des am Ende des Veranlagungs-
zeitraums 1954 noch vorhandenen besonders fest-
gestellten Betrags ($ 10a Abs. 1 letzter Satz und
832a Abs.2 Ziff. 1 des Einkommensteuergesetzes
in der bezeichneten Fassung) abzulösen. Diese Ab-
lösung ist bei der Veranlagung des Veranlagungs-
zeitraums 1955vorzunehmen.
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Der Bundestaghat mit Zustimmungdes Bundes-
rates das folgendeGesetzbeschlossen:

ABSCHNITT I

Einkommensteuer

Artikeli
Das Einkommensteuergesetzin der Fassung

vom 15.September 1953 (Bundesgesetzbl.I S. 1355),
des Gesetzes über die Entschädigung ehemaliger
deutscher Kriegsgefangener vom 30. Januar 1954
(Bundesgesetzbl.I S.5) und
des Gesetzeszur Änderung desEinkommensteuer-
gesetzes vom 24. April 1954(Bundesgesetzbl. IS. 111)
wird wie folgt geändertund ergänzt:
1. In $ 1erhält der Absatz 3 die folgendeFassung:

„{3)Absatz 2 gilt entsprechendfür natürliche
Personen, die weder einen Wohnsitz noch ihren
gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich
des Grundgesetzes und in Berlin (West), aber
einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen
Aufenthalt in einem zum Inland gehörenden
Gebiet haben, in dem Personen mit Wohnsitz
oder gewöhnlichem Aufenthalt im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder in Berlin (West)
als beschränkteinkommensteuerpflichtigbehan-
delt werden.”

2. $ 2 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 erhält der Satz 2 die folgende

Fassung:
„Bei der Ermittlungdes Einkommensbleiben
die in $ 49 bezeichneten Einkünfte, die in
zum Inland gehörendenGebieten außerhalb
des Geltungsbereichs des Grundgesetzes und
von Berlin (West) bezogen worden sind,
außer Ansatz, wenn in diesen Gebieten Per-
sonen,die ihrenWohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt im Geltungsbereich des Grund-
gesetzesoder in Berlin (West) haben,als be-
schränkteinkommensteuerpflichtigbehandelt
werden.“

b) Absatz 5 erhält die folgendeFassung:
„(5) Bei Land- und Forstwirtenund bei Ge-

werbetreibenden ist der Gewinn nach dem
Wirtschaftsjahr zu ermitteln.Wirtschaftsjahr
ist

1. bei Land- und Forstwirten der Zeit-
raum vom1. Juli bis zum 30. Juni.
Durch Rechtsverordnungkann für
einzelne Gruppen von Land- und
Forstwirten ein anderer Zeitraum
bestimmt werden, wenn das aus
wirtschaftlichen Gründen erforder-
lich ist;

2. bei Gewerbetreibenden, deren Firma
im Handelsregister eingetragen ist,
der Zeitraum, für den sie regel
mäßig Abschlüsse machen; \

3. bei anderen Gewerbetreibenden das
Kalenderjahr. Sind sie gleichzeitig
buchführende Land- und Forstwirte,
so können sie mit Zustimmungdes
Finanzamts den nach Ziffer 1 maß-
gebenden Zeitraum als Wirtschafts-
jahr für den Gewerbebetrieb be-
stimmen, wenn sie für den Ge-
werbebetrieb Bücher führen und für
diesen Zeitraum regelmäßig Ab-
schlüsse machen.”

3. Die Überschrift vor $ 3 erhält die folgende
Fassung:

„2. Steuerfreie Einnahmen“.
4. $ 3 wird wie folgt geändert:

a) Die bisherige Ziffer 4 wird gestrichen.An
ihre Stelle tritt die folgende Ziffer 4:
„4. bei Angehörigen des Bundesgrenzschut-

zes, der Bereitschaftspolizei der Länder
und der Vollzugspolizei der Länder und
Gemeinden und bei Vollzugsbeamten der
Kriminalpolizei des Bundes, der Länder
und Gemeinden
a) der Geldwert der ihnen aus Dienst-

beständen überlassenen Dienstklei-
dung,
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b) Einkleidungsbeihilfen und Abnutzungs-
entschädigungenfür die Dienstklei-
dung der zum Tragen oder Bereithalten
von Dienstkleidung Verpflichteten und
für dienstlich notwendige Kleidungs-
slücke der Vollzugsbeamten der Kri-
minalpolizei,

_ Verpflegungs- und Beköstigungszu-
schüsse und der Geldwert der im Ein-
satz unentgeltlich abgegebenen Ver-
pflegung,

d) der Geldwert der freien ärztlichen Be-
handlung, der freien Krankenhaus-
pflege, des freien Gebrauchs von Kur-
und Heilmitteln und der freien ärzt-
lichen Behandlung erkrankter Ehe-
frauen und unterhaltsberechtigter Kin-
der;".

Rahmen der Soforthilfe nach dem Soforthilfe-
gesetzund” gestrichen.
In Ziffer 7 werden die Worte „für Schaden
an Leben, Körper, Gesundheit und durch
Freiheitsentzug® gestrichen. Der folgende
Satz wird angefügt:
„Die Steuerpflicht von Bezügen aus einem
aus Wiedergutmachungsgründen neu begrün-
deten oder wieder begründeten Dienstverhält-
nis sowie von Bezügen aus einem früheren
Dienstverhältnis, die ausWiedergutmachungs-
gründen neu gewährt oder wieder gewährt
werden, bleibt unberührt.”

Worten „Weihnachtszuwendungen (Neujahrs-
zuwendungen)"die Worte „desArbeitgebers
an seine Arbeitnehmer" eingefügt.

a)In Ziffer 3 wird der Satz 2 gestrichen.

c)
Buchstaben a wird Absatz 1.
Die folgendenAbsätze2 und 3 werdenange-
fügt:
„(2)EineAnleihegilt im SinndesAb-

satzes 1 als ausgegeben, wenn mindestens ein
Wertpapier der Anleihe veräußert worden
ist.
(3) Die Steuerfreiheit der Zinsen aus den

im Absatz 1 bezeichneten Anleihen wird
durcheine Änderung des Ausgabekursesder
Anleihe nicht berührt, wenn der Bundes-
minister für Wirtschaft im Einvernehmen mit
dem Bundesminister der Finanzen die Ände-
rung genehmigt hat.“

„(4) Die Vorschriften des Absatzes 1 Zif-
fern 1, 2 und 4 gelten für Zinsen aus An-
leihen im Sinn des Absatzes 1 Ziffern 1, 2
und 4, die vor dem 1.Januar 1955ausgegeben
worden sind.”

In $ 3b werden die Worte „Steuerfrei sind
Gewinnanteile und sonstige Bezüge”durch die
Worte „Steuerfrei sind die vor dem1. Januar
1959fällig gewordenen Gewinnanteile und son-
stigen Bezüge” ersetzt.

a) In Absatz 1 erhält der Satz A die folgende
Fassung:
„Bei der Ermittlung des Gewinns sind die
Vorschriften über die Betriebsausgaben (Ab-
satz 4), über die Bewertung ($$ 6, 6a) und
über die Absetzungfür Abnutzungoder Sub-
stanzverringerung ($7) zu befolgen.“

b) Absatz 3 erhält die folgende Fassung:
„(3) Steuerpflichtige, die nicht auf Grund

gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind,
Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse
zu machen, und die auch keine Bücher führen
und keine Abschlüsse machen, können als
Gewinn den Überschuß der Betriebseinnah-
men über die Betriebsausgaben (Absatz 4)
ansetzen. Die Vorschriften über die Abset-
zung für Abnutzung oder Substanzverringe-
rung ($7) sind zu befolgen.”

„85
Gewinn bei Vollkaufleuten und

bei bestimmten anderen Gewerbetreibenden
Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund gesetz-

licher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu
führen und regelmäßigAbschlüsse zu machen,
oder die ohne eine solche Verpflichtung Bücher
führen und regelmäßigAbschlüssemachen,ist
für den Schluß des Wirtschaftsjahrs das Be-
triebsvermögen anzusetzen ($ 4 Abs. 1 Satz 1),
das nach den handelsrechtlichen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung auszuweisen ist.
Die Vorschriften über die Entnahmen und die
Einlagen ($ 4 Abs. 1), über die Zulässigkeit der
Bilanzänderung ($ 4 Abs. 2), über die Betriebs-
ausgaben($4 Abs. 4),über die Bewertung(886,
6a) und über die Absetzung für Abnutzung
oder Substanzverringerung ($ 7) sind zu be-
folgen."

Fassung:
„9. Einlagen sind mit dem Teilwert für: den

Zeitpunkt der Zuführung anzusetzen; sie
sind jedochhöchstensmit den tatsächlichen
Anschaffungs-oder Herstellungskostenau-
zusetzen, wenn das zugeführte Wirtschafts-
gut innerhalb der letzten drei Jahre vor dem
Zeitpunkt der Zuführung angeschafftoder
hergestellt worden ist.”

Hinter $ 6 wird der folgende $ 6a eingefügt:
„8 6a

Rückstellung für Pensionsanwartschaften
Eine Rückstellung für Pensionsanwartschaften

(Versorgungsansprücke von Personen, bei
denen der Versorgungsfall noch nicht einge-
treten ist) darf im Wirtschaftsjahr den Gewinn
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nur bis zur Höhe des Betrags mindern, der auf
das Wirtschaftsjahr entfällt, wenn die Rückstel-
lung nach versicherungsmathematischen Grund-
sätzen gleichmäßig auf die Zeit von der Ent-
stehung der Pensionsverpflichtung (Pensions-
zusage) bis zu dem vertraglich vorgesehenen
Eintritt des Versorgungsfalls verteilt wird. Als
Rechnungszinsfuß sind mindestens 3V/a vom
Hundert zugrunde zu legen. In dem Wirtschafts-
jahr, in dem der Versorgungsfall eintritt oder
die aus der Pensionszusage berechtigte Person
ihre Tätigkeit für den Steuerpflichtigen unter
Beibehaltung des Versorgungsanspruchs be-
endet, darf die Rückstellung den Gewinn bis
zu dem Betrag mindern, der sich als Unterschied
zwischen dem versicherungsmathematischen
Barwert der künftigen Pensionsleistungen und
einer nach den Grundsätzen der Sätze 1 und 2
für den Bilanzstichtag des vorangegangenen
Wirtschaftsjahrs berechneten Rückstellung er-
gibt."
$ 7 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „kann

jeweils für ein Jahr der Teil der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten abgesetzt werden"
durch die Worte „ist jeweils für ein Jahr der
Teil der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten abzusetzen” ersetzt.

b) Absatz 2 erhält die folgendeFassung:
„(2)Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen

und anderen Betrieben, die einen Verbrauch
der Substanz mit sich bringen, ist auf die Ab-
setzungen für Substanzverringerung Absatz 1
entsprechend anzuwenden."

In$ 7b erhält der Absatz 3 die folgende Fassung:
„(3) Bei Gebäuden im Sinn des Absatzes 1

Buchstabe b, die im Rahmen der Kleinsiedlung
oder als Kaufeigenheime mit derVerpflichtung
errichtet worden sind, sie an natürliche Per-
sonen zu Eigentum zu übertragen, können die
Absetzungen im Sinn des Absatzes 1 (erhöhte
Absetzungen) vom Ersterwerber vorgenommen
werden, soweit der Bauherr nicht selbst für die
veräußerten Gebäude erhöhte Absetzungen gel-
tend gemacht hat. In diesen Fällen treten an die
Stelle der Herstellungskosten (Absatz 1 Satz 1)
die Anschaffungskosten. Hat der Bauherr für
die veräußerten Gebäudekeine erhöhten Ab-
sSeizungenvorgenommen, so tritt für den Erst-
erwerber an die Stelle des Jahrs der Herstel-
lung (Absatz 1 Satz 1) das Jahr des Ersterwerbs.
Hat der Bauherr für die veräußertenGebäude
erhöhte Absetzungen vorgenommen, so kann
der Ersterwerber sie nur mit den Hundertsätzen
und für den Zeitraum geltend machen, die für
den Bauherrn ohne die Veräußerung maß-
gebend gewesen wären.”
$ 7c erhält die folgendeFassung:

„87C
Förderung des Wohnungsbaues

(1) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung nach $ 4 Abs. 1
oder nach $ 5 ermitteln, können bei unverzins-

lichen, in gleichen Jahresbeträgen zu tilgenden
Darlehen, die aus Mitteln des Betriebs zur För-
derungdesBauesvon Wohnungengegebenwer-
den, 25 vom Hundert des nach Absatz 4 berück-
sichtigungsfähigenGesamtbetragsder im Wiirt-
schaftsjahr gegebenen Darlehen außerhalb der
Bilanz vom Gewinn abziehen. Das gilt auch,
wenn die Hingabe der Darlehen nicht durch den
Betrieb veranlaßt worden ist. Die Darlehen sind
in der Bilanz mit dem Wert anzusetzen, der sich
nach Abzug von Zwischenzinsenunter Berück-
sichtigung von Zinseszinsen vom Nennbetrag
der Darlehen ergibt. Dabei ist von einem Zins-
satz von höchstens 5,5 vom Hundert auszu-
gehen.
(2) Steuerpflichtige, die den Gewinn nach

Durchschnittsätzenoder nach $ 4 Abs. 3 er-
mitteln, und Steuerpflichtige, die keine Ein-
künfte im Sinn des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 3
haben, können bei unverzinslichen,in gleichen
Jahresbeträgen zu tilgenden Darlehen zur För-
derungdesBauesvon Wohnungen25vomHun-
dert des nach Absatz 4 berücksichtigungsfähigen
Gesamtbetragsder im Wirtschaftsjahr oder Ka-
lenderjahr gegebenen Darlehen wie Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten abziehen.
(3) Voraussetzung für die Anwendung der

Vorschriften der Absätze 1 und 2 ist, daß die
Darlehen

1. eine Laufzeit von mindestens zehn Jah-
ren haben,

2. nach dem 31. Dezember 1954 und vor
dem 1. Januar 1959 an einen Bauherrn
gegeben werden,

3. von dem Bauherrn unverzüglich und
unmittelbar zur nachstelligen Finanzie-
rung oder Restfinanzierung des Baues
von Wohnungen im Sinn des $ 7 Abs. 2
des Ersten Wohnungsbaugesetzes in der
Fassung vom 25. August 1953 (Bundes-
gesetzbl.I S. 1047)
a) zur Benutzung durch Arbeitnehmer

des Steuerpflichtigen oder
b) in Eigenheimen, Kaufeigenheimen,

Kleinsiedlungen oder als Wohnungen
(Eigentumswohnungen) im Sinn des
Ersten Teils des Wohnungseigen-
tumsgesetzes oder

c) durch Wiederaufbau von durch
Kriegseinwirkung ganz oder teil-
weise zerstörten Gebäuden

verwendet werden.
(4)Die Vorschriftender Absätze 1 und 2 sind

nur anzuwenden, wenn die Darlehen 7000Deut-
sche Mark für jede geförderte Wohnung nicht
übersteigen. Bei Darlehen, die zur Finanzierung
des Baues von Wohnungen in Eigenheimen,
Kaufeigenheimen, Kleinsiedlungen oder von
Wohnungen(Eigentumswohnungen)im Sinn des
Ersten Teils des Wohnungseigentumsgesetzes
verwendet werden, erhöht sich dieser Betrag
auf 10000 Deutsche Mark. Bei Eigenheimen,
Kaufeigenheimen und Kleinsiedlungen mit zwei
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14.
15.

16.

Wohnungen gilt diese Erhöhung nur für Dar-
lehen zur Finanzierung einer der beiden Woh-
nungen. Darlehen, die zur Finanzierung des
Baues von Wohnungen im Sinn des Absatzes 3
Ziffer 3 Buchstabenb und c verwendetwerden,
dürfen bei der Ermittlung des nach Absatz 1
vom Gewinn abzuziehenden Betrags nur inso-
weit berücksichtigt werden, als sie 30 vom Hun-
dert des Gewinns aus dem Betrieb nicht über-
steigen, aus dessen Mitteln die Darlehen ge-
geben worden sind. Das gilt nicht, wenn diese
Wohnungen für Arbeitnehmer des Steuerpflich-
tigen errichtet werden.

(5) Zum Nachweis der in Absatz 3 Ziffer 3
und in Absatz 4 Sätzen 1 bis 3 bezeichneten
Voraussetzungen ist eine Bescheinigung der
nach $ 10 des Ersten Wohnungsbaugesetzes be-
stimmten Stelle vorzulegen.
(6)Wird ein Darlehen im Sinn der Absätze 1

oder 2 während der Laufzeit über die Tilgungs-
beträge hinaus zurückgezahlt oder innerhalb von
zehn Jahren nach der Hingabe abgetreten, so
ist zum Zweck der Nachversteuerung im Wirt-
schaftsjahr oder Kalenderjahr der Rückzahlung
oder Abtretung der nach Absatz 1 abgezogene
Betrag außerhalb der Bilanz dem Gewinn und
der nach Absatz 2 abgezogene Betrag der Ein-
kunftsart, bei der er abgezogen worden ist, hin-
zuzurechnen.”

8 7g wird gestrichen.

$ 9 wird wie folgt geändert:
a) In Ziffer 1 wird der folgende Satz angefügt:

„Bei Leibrenten kann nur der Anteil abge-
zogen werden, der sich aus der in $ 22 Ziff. 1
Buchstabe a aufgeführten Tabelle ergibt; in
den Fällen des $ 22 Ziff. 1 Buchstabe a letzter
Satz kann nur der Anteil, der nach der in
dieser Vorschrift vorgesehenen Rechtsverord-
nung zu ermitteln ist, abgezogen werden;".
Ziffer 4 erhält die folgende Fassung:
„4. Aufwendungen des Steuerpflichtigen für

Fahrten zwischenWohnung und Arbeits-
stätte. Zur Abgeltung des Abzugs dieser
Aufwendungen bei Benutzung eines eige-
nen Kraftfahrzeugssind durchRechtsver-
ordnung je ein Pauschbetrag für die Be-
nutzung eines Kraftwagens, Motorrads
oder Fahrrads mit Motor festzusetzen;
Absetzungen für Abnutzung sind dabei
zu berücksichtigen;”.

EZ

Hinter $ 9 wird der folgende $ 9a eingefügt:
„8 9a

Pauschbeträgefür Werbungskosten
Für Werbungskosten sind bei der Ermittlung

der Einkünfte die folgenden Pauschbeträgeab-
zuziehen, wenn nicht höhere Werbungskosten
nachgewiesenwerden:

1. von den Einnahmen aus nichtseib-
ständiger Arbeit:
ein Pauschbetrag von 312 Deutsche
Mark;

2. von den Einnahmen aus Kapitalver-
mögen, wenn diese 1500 Deutsche
Mark nicht übersteigen und das
EinkommennachAbzug desPausch-
betrags 6000 Deutsche Mark nicht
übersteigt:
ein Pauschbetrag von 200 Deutsche
Mark;

3. von wiederkehrenden Bezügen im
Sinn des $ 22 Ziff. 1:
ein Pauschbetrag von 200 Deutsche
Mark.

Die Pauschbeträge dürfen nicht höher sein als
die Einnahmen aus der jeweiligen Einkunfts-
art.”

8 10wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält die folgende Fassung:

„(1) Sonderausgaben, die vom Gesamtbe-
trag der Einkünfte abgezogen werden, sind
die folgenden Aufwendungen, wenn sie we-
der Betriebsausgaben noch Werbungskosten
sind:

1. Schuldzinsen und auf besonderen
Verpflichtungsgründen beruhende
Renten und dauernde Lasten, die
nicht mit Einkünften in wirtschaft-
lichem Zusammenhang stehen, die
bei der VeranlagungaußerBetracht
bleiben. Bei Leibrenten kann nur
der Anteil abgezogen werden, der
sich aus der in $ 22 Ziff. 1 Buch-
stabe a aufgeführten Tabelle er-
gibt; in den Fällen des $ 22 Ziff. 1
Buchstabea letzter Satz kann nur
der Anteil, der nach der in dieser
Vorschrift vorgesehenen Rechts-
verordnung zu ermitteln ist, abge-.
zogen werden;

2. Beiträgeund Versicherungsprämien
zu Kranken-, Unfall- und Haft-
pflichtversicherungen, zu den ge-
setzlichen Rentenversicherungen
und der Arbeitslosenversicherung,
zu Versicherungen auf den Lebens-
oder Todesfall und zu Witwen-,
Waisen-, Versorgungs- und Sterbe-
kassen;

3. Beiträge an Bausparkassen zur Er-
langung von Baudarlehen;

4. nach Maßgabe einer Rechtsverord-
nung vor dem 1. Januar 1958 ge-
leistete Beiträge auf Grund von
Kapitalansammlungsverträgen (all-
gemeine Sparverträge, Sparverträge
mit festgelegten Sparraten und die-
sen Verträgen gleichzustellendeKa-
pitalansammlungsverträge), wenn
die angesammelten Beträge auf
sieben Jahre festgelegt werden. Der
Zeitraum von sieben Jahren verlän-



gert sich auf zehn Jahre, wenn der
Steuerpflichtige zur Zeit des Ver-
tragsabschlusses das 50. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat. Bei Spar-
verträgenmitfestgelegtenSparraten
sind auch die riach dem 31.Dezem-
ber 1957geleistetenBeiträge Son-
derausgaben, wenn mindestens die
erste Einzahlung vor dem 1. Januar
1957 geleistet worden ist;

5. gezahlteKirchensteuer;
6. gezahlte Vermögensteuer;
7. die nach $ 211 Abs. I Nr. 1 und 2

des Lastenausgleichsgesetzes ab-
zugsfähigen Teile der Vermögens-
abgabe, der Hypothekengewinn-
abgabe und der Kreditgewinnab-
gabe und die nach $ 216 des Lasten-
ausgleichsgeselzes abzugsfähigen
Beträge an Übergangsabgabe;

8. die Beiträge auf Grund der Vor-
schriften des Kindergeldgesetzes
vom 13.November 1954 (Bundes-
gesetzbl. IS. 333)."

b) Der folgendeAbsatz 2 wird eingefügt:
„(2) Nach Maßgabe einer Rechtsverordnung

ist eine Nachversteuerung durchzuführen
1. bei Versicherungen (Absatz 1 Zif-

fer 2) gegen einmalige Beitrags-
leistung bei Beginn des Versiche-
rungsvertrags (Einmalbeitrag), bei
denendie volle oder teilweiseRük-
zahlung von geleisteten Beiträgen
verlangt werden kann, wenn vor
Ablauf von zehn Jahren seit Ver-
tragsabschluß die Versicherungs-
summe, außer im Schadensfall und
in der Rentenversicherung auch bei
Erbringung der vertragsmäßigen
Rentenleistung, ganz oder zum Teil
ausgezahlt oder die bezeichneten
Einmalbeiträge ganz oder zum Teil
zurückgezahlt oder Ansprüche aus
dem Versicherungsvertrag ganz
oder zum Teil abgetreten oder be-
liehen werden; \

2. bei Bausparverträgen (Absatz 1

Jahren seit Vertragsabschluß, außer
im Fall des Todes des‘Bausparers,
die Bausparsumme ganz oder zum
Teil ausgezahlt, geleistete Beiträge
ganz oder zum Teil zurückgezahlt
oder Ansprüche aus dem Bauspar-
vertrag beliehen werden; die Aus-
zahlung der Bausparsumme oder
die Beleihung von Ansprüchen aus
dem Bausparvertrag ist jedoch un-
schädlich, wenn der Steuerpflichtige
die empfangenen Beträge unverzüg-
lich und unmittelbar zum Woh-
nungsbau verwendet;

377

3. bei Kapitalansammlungsverträgen
(Absatz 1 Ziffer 4), wenn vor Ab-
lauf der in Absatz 1 Ziffer 4 be-
zeichneten Zeiträume die angesam-
melten Beträge ganz oder zum Teil
zurückgezahltoder Ansprüche aus
dem Kapitalansammlungsvertrag
abgetreten oder beliehen werden;
das gilt nicht, wenn der Sparer
stirbt oder nach dem Vertragsab-
schluß völlig erwerbsunfähig wird.”

c) Der bisherigeAbsatz 2 wird Absatz 3.
d) Im neuen Absatz 3 erhalten in Ziffer 3 die

Einleitung und die Buchstaben a und b die
folgendeFassung:
„3. Für die Sonderausgaben im Sinn des Ab-

satzes 1 Ziffern 2 bis 4 gilt das folgende:
a) Sie können bis zu einem Betrag von

800 Deutsche Mark im Kalenderjahr in
voller Höhe abgezogenwerden.Dieser
Betrag erhöht sich um 800 Deutsche
Mark im Kalenderjahr für die Ehefrau
und um je 500 Deutsche Mark im Ka-
lenderjahr für jedes Kind im Sinn des
$ 32Abs. 4 Ziff. 4, für das demSteuer-
pflichtigen Kinderermäßigung zusteht
oder gewährt wird;

b) bei Steuerpflichtigen, die mindestens
vier Monate vor dem Ende des Ver-
anlagungszeitraums das 50. Lebensjahr
vollendet haben, erhöhen sich die im
Buchstaben a bezeichneten Beträge von
je 800 Deutsche Mark auf je 1600Deut-
sche Mark und von je 500 Deutsche
Mark auf je 1000DeutscheMark, wenn
in dem Einkommen überwiegend Ein-
künfte aus selbständiger Arbeit oder
ausnichtselbständigerArbeit enthalten
sind oder wenn das steuerpflichtige
Vermögen, das sich zu Beginn des Ver-
anlagungszeitraums auf Grund der
letzten Vermögensteuerveranlagung
des Steuerpflichtigen ergibt, 40000
DeutscheMark nicht übersteigt. Das
gilt nicht bei Steuerpflichtigen, die
nach dem31. Dezember 1957 das 50.
Lebensjahr vollenden;”.

e) Im neuen Absatz 3 werden in Ziffer 3 Buch-
stabe c die Worte „im Sinn des Absatzes 1
Ziffer 2" ersetzt durch die Worte „im Sinn des
Absatzes 1 Ziffern 2 bis 4”.

18. $ 10b wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Worte „religiöser und

wissenschaftlicher Zwecke” durch die Worte
„religiöser,wissenschaftlicherund staatspoli-
tischer Zwecke” ersetzt.

b) In Satz 2 werden die Worte „für wissenschaft-
liche Zwecke" durch die Worte „für wissen-
schaftliche und staatspolitische Zwecke” er-
setzt.
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19.

20.

21.

22.

Der bisherige $ 10c wird gestrichen. An seine
Stelle tritt der folgende $ 10c:

„8 10c
Pauschbeträge für Sonderausgaben

Für Sonderausgaben im Sinn der $$ 10 und
10b sind bei der Ermittlung des Einkommens
die folgenden Pauschbeträge abzuziehen, wenn
nicht höhere Sonderausgaben nachgewiesen
werden:

1. in den Fällen, in denen in dem Gesamt-
betrag der Einkünfte Einnahmen aus nicht-
selbständiger Arbeit oder wiederkehrende
Bezüge ($ 22 Ziff. 1) enthalten sind:
ein Pauschbetrag von insgesamt 624 Deut-
sche Mark;

2. in anderen Fällen:
ein Pauschbetrag von 200 Deutsche Mark.”

Hinter $ 10cwird der folgende$ 10deingefügt:
„$ 10d

Verlustabzug
Steuerpflichtige, die den Gewinn nach $ 4

Abs. 1 oder nach $ 5 auf Grund ordnungs-
mäßiger Buchführung ermitteln, können die
Verluste der fünf vorangegangenen Veran-
lagungszeiträume aus Land- und Forstwirtschaft,
aus Gewerbebetrieb und aus selbständiger Ar-
beit wie Sonderausgaben vom Gesamtbetrag
der Einkünfte abziehen, soweit die Verluste
nicht bei der Veranlagung für die vorangegan-
genen Veranlagungszeiträume ausgeglichen
oder abgezogen worden sind. Das gleiche gilt
für die nichtbuchführenden Steuerpflichtigen, die
den Gewinn aus Weinbau nach $ 4 Abs. 1 auf
Grund eines beschränkten Vermögensver-
gleichs ermitteln.”
In $ 13 tritt an die Stelle der bisherigen Ab-
sätze4 und 5 der folgendeAbsatz 4:

„(4) Steuerpflichtige, die auf Grund des Bun-
desvertriebenengesetzes vom 19.Mai 1953 (Bun-
desgesetzbl. I S. 201) zur Inanspruchnahme von

und sich nach dem’ 8.Mai 1945 im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes oder in Berlin (West)
als Landwirte niedergelassen haben, erhalten
für die auf das Jahr der Niederlassung folgen-
den fünf Veranlagungszeiträume einen Frei-
betrag von jährlich 2000DeutscheMark, wenn
das Einkommenim Veranlagungszeitraum6000
Deutsche Mark nicht übersteigt. Der Freibetrag
wird jedoch solchen Steuerpflichtigen nicht ge-
währt, die auf Grund des Satzes 1 oder auf
Grund des $ 13Abs. 4 und 5 des Gesetzesin
den bisherigen Fassungen ein Recht auf den
Freibetrag hatten und sich nach Verlust dieses
Rechts aufs neue als Landwirte niedergelassen
haben.”
Hinter $ 17 wird der folgende $ 17a eingefügt:

„$ 17a
Veräußerung von Bodenschätzen

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb ge-
hört auch der Gewinn aus der Veräußerung von

Bodenschätzen, die nicht zu einem land- und
forstwirtschaftlichen oder einem gewerblichen
Betriebsvermögen gehören.
(2)Veräußerungsgewinn im Sinn des Ab-

satzes 1 ist der Betrag, um den der Veräuße-
rungspreis nach Abzug der Veräußerungskosten
die Anschaffungskosten übersteigt.

(3)Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der
Veräußerungsgewinn den Betrag von 10000
Deutsche Mark übersteigt.

(4) Ein Verlust aus der Veräußerung von
Bodenschätzen darf bei der Ermittlung des Ein-
kommens nicht ausgeglichen werden ($ 2
Abs. 2).”
$ 18 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 erhält die folgendeFassung:

„(3) Zu den Einkünften aus selbständiger Ar-
beit gehört auchder Gewinn, der bei der Ver-
äußerung des der selbständigen Arbeit dienen-
denVermögensoderbei der Aufgabe der Tätig-
keit erzielt wird. Veräußerungsgewinnist der
Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Ab-
zug der VeräußerungskostendenWert desVer-
mögens übersteigt, der nach $ 4 Abs. 1 für den
Zeitpunkt der Veräußerungermitteltwird. $ 16
Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.Die Steuer-
pflicht tritt nur ein, wenn der Veräußerungs-
gewinn den Betrag von 10000 Deutsche Mark
übersteigt. Die Einkommensteuer vom Veräuße-
rungsgewinn wird auf Antrag ermäßigt oder
erlassen, wenn der Steuerpflichtige das ver-
äußerte Vermögen innerhalb der letzten drei
Jahre vor der Veräußerung erworben und in-
folge des Erwerbs Erbschaftsteuer entrichtet
hat.“
b) Der folgende Absatz 4 wird angefügt:
„(4)Bei der Ermittlung des Einkommenswer-

den 5 vom Hundert der Einnahmen aus freier
Berufstätigkeit, höchstens jedoch 1200 Deutsche
Mark jährlich, abgesetzt, wenn die Einkünfte
aus der freien Berufstätigkeitdie anderenEin-
künfte überwiegen."

In $ 19 Abs. 2 wird die folgende Ziffer 3 an-
gefügt:
„3. Trinkgelder, die dem Arbeitnehmer von

Dritten gezahlt werden, ohne daß ein
Rechtsanspruch hierauf besteht, soweit sie
600 Deutsche Mark im Kalenderjahr nicht
übersteigen."

$ 22 wird wie folgt geändert:
a) Ziffer 1 erhält die folgende Fassung:

„1. Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen,
soweit sie nicht zu den in $2 Abs. 3 Ziff. 1
bis 6 bezeichneten Einkunftsarten gehö-
ren. Werden die Bezüge freiwillig oder
einer gesetzlich unterhaltsberechtigten
Person gewährt, so sind sie nicht dem
Empfänger zuzurechnen, wenn der Geber
unbeschränkt steuerpflichtig ist. Zu den
in Satz 1 bezeichneten Einkünften ge-
hören auch



a) Leibrenten insoweit, als in den einzel-
nen Bezügen Einkünfte aus Erträgen
des Rentenrechts enthalten sind. Als
Ertrag des Rentenrechis gilt für die
gesamte Dauer des Rentenbezugs der
Unterschied zwischen dem Jahresbetrag
der Renteund demBetrag,der sichbei
gleichmäßiger Verteilung des Kapital-
werts der Rente auf ihre voraussicht-
liche Laufzeit ergibt; dabei ist der
Kapitalwert nach dieser Laufzeit zu
berechnen. Der Ertrag des Rentenrechts
(Ertragsanteil) ist aus der nachstehen-
den Tabelle zu entnehmen:

Bei Beginn Bei Beginn Bei Beginn
der Rente der Rente der Rente u
vollendetes Frtrags yollendetes FrtragS-‚yollendetes Ertrags-
Lebensjahr ‚Anteil Tehensjahr „anteil Lebensjahr anteil
des Renten- IR v.Il ges Renten- MV.IT. des Renten- inv.H.
bereditigten berechtigten berechtigten

0 63 39 43 64 21
1bis 3 64 40 42 65 20
Abis 5 63 41 bis 42 41 66 19
6hbis 8 62 43 40 67 18
9 bis 10 61 44 39 68 17
11 bis 12 60 45 38 69 16
13bis 14 59 46 37 70 bis 71 15
15 bis 16 58 47 36 72 14
17 bis 18 57 48 bis 49 35 73 13
19 bis 20 56 50 34 74 12

21 55 51 33 75 bis 76 11
22 bis 23 54 52 32 77 10
24 bis 25 53 53 31 78 bis 79 9

26 52 54 30 80 8
27 bis 28 51 55 29 81 bis 82 7
29 bis 30 50 56 28 83 bis 84 6

3 49 57 27 85 bis 86 5
32 48 58 26 87 bis 89 4

33 bis 34 47 59 bis 60 25 90 bis 92 3
35 46 61 24 93 bis 98 2

36 bis 37 45 62 23 ab 99 1
38 44 63 22

Die Ermittlung des Ertrags aus Leib-
renten, die vor dem 1. Januar 1955 zu
laufen begonnen haben, und aus Ren-
ten, deren Dauer von der Lebenszeit
mehrerer Personen oder einer anderen
Person als des Rentenberechtigten ab-
hängt, sowie aus Leibrenten, die auf
eine bestimmte Zeit beschränkt sind,
wird durch eine Rechtsverordnung be-
stimmt;

b) Einkünfte aus Zuschüssen und sonsti-
gen Vorteilen, die als wiederkehrende
Bezüge gewährt werden;”.

b) In Ziffer 3 wird die Zahl „300“ durch die Zahl
"900" ersetzt.

In 8 23 Abs. 1 Ziff. 1 Buchstabe b werden die
Worte „ein Jahr” durch die Worte „drei Monate”
ersetzt.
In $ 26 werden die folgendenAbsätze 3 und 4
angefügt:

„(3) Haben beide Ehegatten oder hat die Ehe-
frau Einkünfte aus selbständiger Arbeit ($ 2
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Abs. 3 Ziff. 3) oder nichtselbständiger Arbeit ($2
Abs. 3 Ziff. 4) in einem dem anderen Ehegatten
fremden Betrieb, so scheiden diese Einkünfte
der Ehefrau bei der Zusammenveranlagung aus.
Auf Antrag scheiden statt dessen die entspre-
chenden Einkünfte des Ehemanns aus, wenn
diese niedriger sind. Die Ehegatten können
innerhalb einer durch Rechtsverordnung zu be-
stimmenden Frist die Einbeziehung dieser Ein-
künfte in die Zusammenveranlagung beantragen.
(4) Durch Rechtsverordnung wird bestimmt, in

welchen Fällen Einkünfte aus Gewerbebetrieb
durchTätigkeit der Ehefrau den Einkünften aus
selbständiger Arbeit gleichgestellt werden."

In $ 27 Abs. 3 werden die Worte „auf Grund
eines gegenwärtigen oder zukünftigen Arbeits-
verhältnisses” durch die Worte „auf Grund eines
früheren, gegenwärtigen oder zukünftigen Ar-
beitsverhältnisses"ersetzt.
In $ 29 Abs. 2 erhält die Ziffer 1 die folgende
Fassung:
„1. der Gewinnermittlung, wenn

a) der Steuerpflichtige nicht zur Führung
von Büchern verpflichtet ist,

b) ordnungsmäßige Bücher nicht geführt
werden oder die Bücher sachliche Un-
richtigkeit vermuten lassen und

c) der Umsatz die durch Rechtsverordnung
zu bestimmende Grenze nicht übersteigt;”.

In $ 32 Abs. 3 Ziff.2 werden die Worte „60. Le-
bensjahr oder, wenn sie verwitwet sind, das
50.Lebensjahr” durch die Worte „55.Lebensjahr"
ersetzt.

Hinter $ 32 wird der folgende $ 32a eingefügt:
„8 32a

Steuerklasse bei getrennter Veranlagung
von Ehegatten

(1) Ein Ehegatte fällt, abweichendvon $ 32,
mit den Einkünften, die nach $ 26 Abs. 3 Sätze 1
und 2 aus der Zusammenveranlagungausschei-
den, in die SteuerklasseI.

(2) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt
werden, daß auf Antrag der Ehegatten derjenige,
der nach Absatz 1 in die Steuerklasse I fällt, mit
den in Absatz 1 bezeichneten Einkünften nach
der Steuerklasse, die nach $ 32 maßgebend ist,
besteuert wird; in diesem Fall werden die Ehe-
gatten mit allen anderen Einkünften nach Steuer-
klasse I besteuert.”

Hinter dem neuen $ 32a wird der folgende 832b
eingefügt:

„8 32b
Altersfreibetrag

Bei Personen, die nach $ 32 Abs. 3 Ziff. 1,
Abs. 4 in die Steuerklasse II oder III fallen, wird
ein Betragvon 720DeutscheMark vom Einkom-
men abgezogen (Altersfreibetrag), wenn diese
Personen mindestens vier Monate vor dem Ende
des Veranlagungszeitraums das 70. Lebensjahr



380

33.

34.

vollendet haben. Bei Ehegatten, die nicht dauernd
getrennt leben, wird nur ein Altersfreibetrag ge-
währt; es genügt, wenn ein Ehegatte das 70. Le-
bensjahr vollendet hat."

$ 33 erhält die folgende Fassung:
„8 33

Außergewöhnliche Belastungen
(1) Erwachsen einem Steuerpflichtigen zwangs-

läufig größere Aufwendungen als der über-
wiegenden Mehrzahl der Steuerpflichtigen glei-
cher Einkommensverhältnisse, gleicher Ver-
mögensverhältnisse und gleichen Familien-
stands (außergewöhnliche Belastung), so wird
auf Antrag die Einkommensteuer dadurch er-
mäßigt, daß der Teil der Aufwendungen, der die
dem Steuerpflichtigen zumutbare Eigenbelastung
übersteigt, vom Einkommen abgezogen wird.

nach der Höhe des Einkommens und nach dem

durch Rechtsverordnung bestimmt.
(2) Aufwendungen erwachsen dem Steuer-

pflichtigen zwangsläufig, wenn er sich ihnen aus
rechtlichen, tatsächlichen oder sittlichen Grün-
den nicht entziehen kann und soweit die Auf-
wendungen den Umständen nach notwendig sind
und einen angemessenen Betrag nicht über-
steigen.Aufwendungen,die zu denBetriebsaus-
gaben, Werbungskosten oder Sonderausgaben
gehören, bleiben dabei außer Betracht.”
An die Stelle des bisherigen $ 33a tritt der fol-
gende $ 33a:

„8 33a
AußergewöhnlicheBelastung

in besonderen Fällen
(1) Erwachsen einemSteuerpflichtigen zwangs-

läufig (833 Abs. 2) Aufwendungen für den Unter-
halt und eine etwaige Berufsausbildung von
Personen, für die der Steuerpflichtige Kinder-
ermäßigung nicht erhält, so wird auf Antrag die
Einkommensteuer dadurch ermäßigt, daß die
Aufwendungen, höchstens jedoch ein Betrag von
720 Deutsche Mark im Kalenderjahr für jede
unterhaltene Person, vom Einkommen abgezogen
werden. Voraussetzung ist, daß die unterhaltene
Person kein oder nur ein geringes Vermögen
besitzt. Hat die unterhaltene Person andere Ein-
künfte oder Bezüge, die zur Bestreitung des
Unterhaltsbestimmtoder geeignetsind, so ver-
mindert sich der Betrag von 720 Deutsche Mark
um den Betrag, um den diese Einkünfte und
Bezüge den Betrag von 480 Deutsche Mark über-
steigen. Werden die Aufwendungen für eine
unterhaltene Person von mehreren Steuerpflich-
tigen getragen, so wird bei jedem der Teil des
sich hiernach ergebenden Betrags abgezogen,
der seinem Anteil am Gesamtbetrag der Leistun-
gen entspricht.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 erhöht sich
auf Antrag der Betrag von 720 Deutsche Mark
um 480 Deutsche Mark im Kalenderjahr, wenn
dem Steuerpflichtigen für die auswärtige Unter-
bringung einer in der Berufsausbildung befind-

lichen unterhaltenen Person Aufwendungen er-
wachsen. Absatz 1 Satz 4 ist entsprechend anzu-
wenden. Für ein Kind, für das der Steuerpflichtige
Kinderermäßigung erhält, wird auf Antrag ein
Betrag von 480 Deutsche Mark vom Einkommen
abgezogen, wenn im übrigen die Voraussetzun-
gen des Satzes 1 vorliegen.
(3) Erwachsen einem SteuerpflichtigenAuf-

wendungen durch die Beschäftigung einer Haus-
gehilfin, so wird auf Antrag die Einkommen-
steuerdadurchermäßigt,daßdieAufwendungen,
höchstensjedoch ein Betrag von 720Deutsche
Mark im Kalenderjahr, vom Einkommen abge-
zogenwerden,wenn

1. zum Haushalt des Steuerpflichtigen min-
destens drei Kinder gehören, die das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, oder

2. der Steuerpflichtige oder sein nicht dau-
ernd getrennt lebender Ehegatte das
60.Lebensjahr vollendet hat, oder

3. der Steuerpflichtige oder sein nicht
dauernd getrennt lebender Ehegatte
oder ein zu seinemHaushalt gehöriges
Kind oder eine anderezu seinemHaus-
halt gehörige unterhaltene Person, für
die eine ErmäßigungnachAbsatz 1 ge-
währt wird, nicht nur vorübergehend
körperlich hilflos oder schwer körper-
beschädigt ist oder die Beschäftigung
einer Hausgehilfin wegen Krankheit
einer der genannten Personen erforder-
lich ist.

Eine Steuerermäßigung für mehr als eine Haus-
gehilfin stehtdemSteuerpflichtigennur zu,wenn
zu seinem Haushalt mindestens fünf Kinder ge-
hören, die das 18.Lebensjahr noch nicht vollendet
haben.

(4) Für jeden vollen Kalendermonat, in dem
die in den Absätzen 1bis 3 bezeichneten Voraus-
setzungen nicht vorgelegen haben, ermäßigen
sich die Beträge von 720 Deutsche Mark und die
im Absatz 2 bezeichneten Beträge von 480 Deut-
sche Mark um je ein Zwölftel.
(5) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 und

der Absätze 2 und 3 kann wegen der in diesen
Vorschriften bezeichneten Aufwendungen der
Steuerpflichtige eine Steuerermäßigung nach $33
nicht in Anspruch nehmen.

(6) Wegen der außergewöhhlichen Belastun-
gen von körperbeschädigtenPersonen, denen
auf Grund gesetzlicher Vorschriften Beschädig-
tenversorgung zusteht, sind durch Rechtsverord-
nungPauschbeträgefestzusetzen.Diesesindnach
dem Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit
zu staffeln.In die pauschaleFestsetzungkönnen
auch die diesen Personen wegen ihrer Körper-
beschädigung erwachsenden Werbungskosten
und Sonderausgaben einbezogen werden. Die
Regelung kann auch auf andere Gruppen von
ähnlichen Fällen ausgedehnt werden, soweit bei
diesenübersichtlicheVerhältnissegegebensind,
die eine einheitliche Beurteilung ermöglichen.”



$34 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „10 bis

40 vom Hundert” durch die Worte „10 bis 30
vom Hundert” ersetzt.

b) Absatz 3 wird gestrichen;die bisherigenAb-
sätze 4 und 5 werden Absätze 3 und 4.

$ 34a erhält die folgende Fassung:
„$ 34a

Steuerfreiheit bestimmter Zuschläge
zum Arbeitslohn

Die gesetzlichen oder tariflichen Zuschläge
für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sind
steuerfrei, wenn der Arbeitslohn insgesamt
7200 Deutsche Mark im Kalenderjahr nicht
übersteigt.“

Hinter $ 34a wird der folgende $ 34b eingefügt:
„$ 34b

Steuersätze bei außerordentlichen
Einkünften aus Forstwirtschaft

(1) Wird ein Bestandsvergleich für das ste-
hendeHolz nichtvorgenommen,so sind auf An-
trag die ermäßigten Steuersätze dieser Vorschrift
auf Einkünfte aus den folgenden Holznutzungs-
arten anzuwenden:

1. Außerordentliche Holznutzungen. Das
sindNutzungen,die außerhalbdesfest-
gesetzten Nutzungssatzes (Absatz 4 Zif-
fer 1) anfallen, wenn sie aus wirtschaft-
lichen Gründen erfolgt sind. Bei der Be-
messungist die außerordentlicheNut-
zung des laufenden Wirtschaftsjahrs
um die in den letzten drei Wirtschafts-
jahren eingesparten Nutzungen (nach-
geholte Nutzungen) zu kürzen. Außer-
ordentliche Nutzungen und nachgeholte
Nutzungen liegen nur insoweit vor, als
die um die Holznutzungen infolge hö-
herer Gewalt (Ziffer 2) verminderte
Gesamtnutzung den Nutzungssatz über-
steigt;

2. Holznutzungeninfolge höherer Gewalt
(Kalamitätsnutzungen). Das sind Nut-
zungen, die durch Eis-, Schnee-, Wind-
bruch oder Windwurf, Erdbeben, Berg-
rutsch, Insektenfraß, Brand oder ein
anderes Naturereignis, das in seinen
Folgen den angeführten Ereignissen
gleichkommt, verursacht werden. Zu
diesen rechnen nicht die Schäden, die in
der Forstwirtschaft regelmäßig ent-
stehen.

(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus den
einzelnenHolznutzungsartensind

1. die persönlichen und sachlichen Ver-
waltungskosten, Grundsteuer und
Zwangsbeiträge, soweit sie zu den
festen Betriebsausgaben gehören, bei
den Einnahmenaus ordentlichenHolz-
nutzungen und Holznutzungen infolge
höhererGewalt, die innerhalbdesNut-

zungssatzes (Absatz4 Ziffer1) anfallen,
zu berücksichtigen.Sie_ sind entspre-
chend der Höhe der Einnahmen aus den
bezeichnetenHolznutzungenauf diese
zu verteilen;

2. die anderen Betriebsausgaben entspre-
chend der Höhe der. Einnahmen aus
allen Holznutzungsarten auf diese zu
verteilen.

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich
1. bei Einkünften aus außerordentlichen

Holznutzungen im Sinn des Absatzes 1
Ziffer 1 nach den Steuersätzen des $ 34
Abs. 1 Satz 1;

2. bei Einkünften aus nachgeholten Nut-
zungen im Sinn des Absatzes 1 Ziffer 1
nach dem durchschnittlichen Steuersatz,
der sich bei Anwendung der Einkom-
mensteuertabelle auf das Einkommen
ohne Berücksichtigungder Einkünfte
aus außerordentlichen Holznutzungen,
nachgeholten Nutzungen und Holznut-
zungen infolge höherer Gewalt ergibt,
mindestens jedoch auf 10 vom Hundert
der Einkünfte aus nachgeholten Nut-
zungen;

3. bei Einkünften aus Holznufzungen in-
folge höherer Gewalt im Sinn des Ab-
satzes 1 Ziffer 2,
a) soweit sie im Rahmen des Nutzungs-

satzes (Absatz 4 Ziffer 1) anfallen,
nach den Steuersätzen der Ziffer 1,

b) soweit sie den Nutzungssatz über-
steigen, nach den halben Steuer-
sätzen der Ziffer 1.

(4) Die Steuersätze des Absatzes 3 sind nur
unter den folgenden Voraussetzungen anzuwen-
den:

1. Auf Grund eines amtlich anerkannten
Betriebsgutachtens oder durch ein Be-
triebswerk muß periodisch für zehn
Jahre ein Nutzungssatz festgesetzt sein.
Dieser muß den Nutzungen entspre-
chen, die unter Berücksichtigung der
vollen jährlichen Ertragsfähigkeit des
Waldes in Festmeternnachhaltigerziel-
bar sind;

2. die in einem Wirtschaftsjahr erzielten
verschiedenen Nutzungen müssen men-
genmäßignachgewiesenwerden;

3. wenn eine gesetzliche Verpflichtung be-
steht, Bücher zu führen, müssen diese
ordnungsmäßig geführt werden;

4. Schäden infolge höherer Gewalt müs-
sen unverzüglichnachFeststellungdes
Schadensfalls dem zuständigen Finanz-
amt mitgeteilt werden.”

Ziff. 2 werden jeweils die Worte „60.Lebensjahr
oder, wenn sie verwitwet sind, das 50.Lebens-
jahr“ durch die Worte „55.Lebensjahr” ersetzt.
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39.

40.

Hinter $ 39 wird der folgende $ 39a eingefügt:
„$ 39a

Steuerabzug vom Arbeitslohn
bei Ehefrauen

(1) Ehefrauen werden, abweichend von $ 39,
beim Steuerabzug vom Arbeitslohn nach Steuer-
klasse I besteuert. .

(2) Durch Rechtsverordnung kann zugelassen
werden, daß

1. auf Antrag der Ehegatten der Ehemann
nach Steuerklasse I und die Ehefrau
nach der Steuerklasse, die nach $ 39
Abs. 3 bis 5 maßgebend ist, besteuert
werden;

2. Ehefrauen auf Antrag mit ihrem Ar-
beitslohn nach der Steuerklasse, die
nach $ 39 Abs. 3 bis 5 maßgebend ist,
besteuert werden, wenn die Voraus-
setzungen für eine Zusammenveranla-
gung nicht gegeben sind oder wenn
damit eine höhere Besteuerung als bei
einer Zusammenveranlagung vermieden
wird. Im letzteren Fall können die Be-
steuerung des Ehemanns nach der
Steuerklasse I und die Nachforderung
der Mehrsteuer geregelt werden."

$ 41 erhält die folgende Fassung:
„$41

Vom Arbeitslohn abzuziehende Beträge
(1) Auf Antrag des Arbeitnehmers sind für

die Berechnung der Lohnsteuer vom Arbeitslohn
abzuziehen

1. Werbungskosten im Sinn der $$ 9 und
7c, die bei den Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit zu berücksichtigen
sind, soweit die Werbungskosten den
in $ 9a Ziff. 1 bezeichneten Pausch-
betrag übersteigen;

2. Sonderausgaben ($$ 10,
sie den
Pauschbetrag übersteigen;

3. der Betrag, der nach den $833 und 33a
wegen außergewöhnlicher Belastungen
zu gewähren ist.

10b),soweit

(2) Bei einem Arbeitnehmer, der nach $ 39
Abs. 3 Ziff. 1, Abs. 4 in die Steuerklasse II oder
III fällt, wird für die Berechnung der Lohnsteuer
ein Betrag von 720 Deutsche Mark vom Arbeits-
lohn abgezogen (Altersfreibetrag), wenn der
Arbeitnehmer mindestens vier Monate vor dem
Ende des Kalenderjahrs das 70. Lebensjahr voll-
endet. Bei Ehegatten, die nicht dauernd getrennt
leben, wird nur ein Altersfreibetrag gewährt; es
genügt, wenn der Ehegatte des Arbeitnehmers
das 70. Lebensjahr vollendet.

(3) Das Finanzamt hat die nach den Absätzen1
und 2 vom Arbeitslohn abzuziehenden Beträge
auf der Lohnsteuerkarte einzutragen. Der Abzug
ist erst bei der Lohnzahlung vorzunehmen, bei
der dem Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte mit
dieser Eintragung vorgelegt wird.

(4) Durch Rechtsverordnung kann zugelassen
werden, daß dasFinanzamt in noch nicht überseh-
baren Fällen die EintragungnachAbsatz3 vor-
läufig vornehmen kann. Außerdem können
durch Rechtsverordnung Vorschriften über die
Erstattung und die Nachforderung von Lohn-
steuer erlassen werden, wenn sich nach Ablauf
des Kalenderjahrs ergibt, daß die vorläufige
Eintragung von der endgültigen Feststellung
abweicht; geringfügige Abweichungen können
außer Betracht bleiben."
$ 43wird wie folgt gändert:
a) In Absatz 1

aa) wird in den Ziffern 3 und 4 jeweils hinter
„$ 3a" eingefügt „Abs. 1”,
werden in Ziffer 5 hinter dem Wort
„anderen” die Worte „im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder in Berlin
(West)" eingefügt,
wird hinter der Ziffer 6 der folgendeSatz
angefügt:
„Die Vorschriften des $ 3a Abs.2 und 3
gelten für Anleihen im Sinn der Ziffern 3
bis 6 entsprechend."

bb)

cc _

b) Der folgende Absatz 2 wird eingefügt:
„(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 Zif-

fern 4 bis 6 gelten für Zinsen aus Anleihen
im Sinn des Absatzes 1Ziffern 4 bis 6, die vor
dem1.Januar 1955ausgegebenwordensind.”

c) Die bisherigenAbsätze 2 und 3 werden Ab-
sätze 3 und 4.

In $ 45a Abs. 1 Satz 1 wird die Zahl „50" durch
die Zahl „40" ersetzt.
$ 46 erhält die folgende Fassung:

„8 46
Veranlagung von Steuerpflichtigen mit

Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
(1) Besteht das Einkommen ganz oder teil-

weise aus Einkünften aus nichtselbständiger Ar-
beit, von denen ein Steuerabzug vorgenommen
worden ist, so wird, uäbeschadet der Vorschriften
des $ 26,eine Veranlagung zur Einkommensteuer
durchgeführt,

1. wenn das Einkommen 24000 Deutsche
Mark oder mehr beträgt;

2. wenn die Einkünfte, von denen der
SteuerabzugvomArbeitslohnnichtvor-
genommen worden ist, mehr als 600
Deutsche Mark betragen;

3. wenn von einem Arbeitnehmer Ein-
künfte aus mehreren Dienstverhältnis-
sen bezogen worden sind, die dem
Steuerabzug vom Arbeitslohn unter-
legen haben, und der Gesamtbetrag
dieser Einkünfte 4800 Deutsche Mark
übersteigt;

4, wenn jeder Ehegatte Einkünfte aus
nichtselbständiger Arbeit und ein Ehe-
gatte Einkünfte aus einem Dienstver-
hältnis in einem dem anderen Ehegat-
ten nicht fremden Betrieb bezogen hat;



5. wenn die Veranlagung beantragt wird:
a) zur Anwendung der Vorschriften

des &34;
b) zur Berücksichtigung von Verlusten

aus einer anderen Einkunftsart als
derjenigen aus nichtselbständiger
Arbeit;

c) zur Anrechnung von anderen
Steuerabzügen als dem Steuerabzug
vom Arbeitslohn auf die Steuer-
schuld.

(2) Im Fall des Absatzes 1 Ziffer 3 gilt das
folgende:

1. Bei der VeranlagungbleibenEinkünfte,
von denen der Steuerabzug vom Ar-
beitslohn nicht vorgenommen worden
ist, außer Betracht, wenn sie 600 Deut-
sche Mark nicht übersteigen.

2. Die Veranlagung unterbleibt, wenn die
Einkünfte aus dem zweiten oder weite-
ren Dienstverhältnis 600 Deutsche
Mark nicht übersteigen.

(3) Ist aus den in den Absätzen 1 und 2
bezeichnetenGründen eine Veranlagung aus-
geschlossen, so gilt die Einkommensteuer, die
auf die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
entfällt, für den Arbeitnehmer als abgegolten,
wenn seineHaftungerloschenist ($38Abs. 3).

(4) Durch Rechtsverordnung kann in den
Fällen des Absatzes 1 Ziffern 2 und 3 bei gering-
fügigen Überschreitungen der maßgebenden
Grenzen die Besteuerung so gemildert werden,
daß auf die volle Besteuerung stufenweise über-
geleitet wird.”

$ 46a erhält die folgende Fassung:
„$46a

Besondere Behandlung von Einkünften
aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe-
betrieb oder Kapitalvermögen im Sinn

des $ 43 Abs. 1 Ziff. 3 bis 6
Die Einkommensteuer für Einkünfte aus Land-

und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder Ka-
pitalvermögen ist durch den Steuerabzug vom
Kapitalertrag abgegolten, soweit es sich um Ka-
pitalerträge im Sinn des $ 43 Abs.1 Ziff. 3 bis 6
handelt und die Haftung des Steuerpflichtigen
erloschen ist. Auf Antrag des Steuerpflichtigen
ist von der Anwendung des Satzes 1 abzusehen
und die Veranlagungder Einkünfte im Sinn des
843 Abs.1 Ziff. 3 bis 6 zusammen mit den übrigen
Einkünften nach $ 32 vorzunehmen. Dem Antrag
ist zu entsprechen, auch wenn in Fällen des $ 46
Abs. 1 Ziff. 2 die Grenze von 600 Deutsche Mark
nicht erreicht ist.”

(1) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Be-
triebsausgaben (84 Abs. 4) oder Werbungskosten
($ 9) nur insoweit abziehen, als sie mit inländi-
schen Einkünften in wirtschaftlichem Zusammen-
hang stehen. Die Vorschrift des $ 10 ist nur hin-
sichtlich der als Sonderausgabe abzugsfähigen
Teile der Vermögensabgabe anzuwenden. Die
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Vorschrift des $ 10d ist nur anzuwenden, wenn
die in dieser Vorschrift bezeichneten Verluste in
wirtschaftlichem Zusammenhang mit inländischen
Einkünften stehen und der Gewinn auf Grund im
Inland ordnungsmäßiggeführterBüchernach$ 4
Abs. 1oder nach $5 ermittelt wird. Die Vorschrif-
ten des $ 34 sind nur insoweit anzuwenden, als
sie sichauf Gewinne ausder Veräußerungeines
land- und forstwirtschaftlichen Betriebs ($ 14),
einesGewerbebetriebs($16),einerwesentlichen
Beteiligung ($17)oder auf Veräußerungsgewinne
im Sinn des $ 17a und des $ 18 Abs. 3 beziehen.
Die übrigen Vorschriften der $$ 10 und 34 und
die Vorschriften der $$ 9a, 10c, 33 und 33a sind
nicht anzuwenden.”

a) In Ziffer 1 werden die Worte „zur Durchfüh-
rung dieses Gesetzes für die Veranlagungs-
zeiträume 1952bis 1955,bei den Steuerabzü-
gen ($$ 38 bis 45a) auch für das Kalenderjahr
1956,Rechtsverordnungen zu erlassen,” durch
die Worte ersetzt: „zur Durchführung dieses
Gesetzesfür die Veranlagungszeiträume1955
und 1956, bei den Steuerabzügen auch für das
Kalenderjahr 1957, Rechtsverordnungen zu
erlassen,”

b) Die Ziffern 2 und 3 erhalten die folgende
Fassung:
„2.Vorschriften durch Rechtsverordnungzu

erlassen
a) über die sich aus der Aufhebung oder

Änderung von Vorschriften dieses Ge-
setzes ergebenden Rechtsfolgen, soweit
dies zur Wahrung der Gleichmäßigkeit
bei der Besteuerung oder zur Beseiti-
gung von Unbilligkeiten in Härtefällen
erforderlich ist;

b) nach denen für jeweils zu bestimmende
Wirtschaftsgüter des Umlaufsvermö-
gens eine den steuerlichen Gewinn
minderndeRücklagefür Preissteigerun-
gen in Höhe eines Vomhundertsatzes
des sich nach $ 6 Abs. 1 Ziff.2 Satz 1
ergebenden Werts dieser Wirtschafts-
güter zugelassen werden kann, wenn
ihre Börsen- und Marktpreise (Wieder-
beschaffungspreise) am Bilanzstichtag
gegenüber den Börsen- und Marktprei-
sen (Wiederbeschaffungspreisen) am
vorangegangenen Bilanzstichtag we-
sentlich gestiegen sind.Der Vomhundert-
satz ist nach dem Umfang dieser Preis-
steigerung zu bestimmen; dabei ist ein
angemessener Teil der Preissteigerung
unberücksichtigt zu lassen. Die Rück-
lage für Preissteigerungen ist späte-
stens bis zum Ende des auf die Bildung
folgenden vierten Wirtschaftsjahrs ge-
winnerhöhendaufzulösen. Bei wesent-
lichen Preissenkungen, die auf die Preis-
steigerungenim Sinn des Satzes 1 fol-
gen, kann die volle oder teilweise Auf-
lösung der Rücklage zu einem früheren
Zeitpunkt bestimmt werden;
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e)

h)

i

über eine Beschränkung des Abzugs
von Ausgaben zur Förderung steuer-
begünstigter Zwecke im Sinn des $ 10b
auf Zuwendungen an bestimmte Kör-
perschaften, Personenvereinigungen
oder Vermögensmassen sowie über
eine Anerkennung gemeinnütziger
Zwecke als besonders förderungs-
würdig;
über eine Ermäßigung der Einkommen-
steuer bis auf die Hälfte bei Einkünf-
ten, die freie Erfinder aus volkswirt-
schaftlich wertvollen Versuchen oder
Erfindungen haben, und über den Ab-
zug der durch die Erfindertätigkeit ver-
ursachten Aufwendungen und Verluste
sowie über das zeitliche Ausmaß dieser
Begünstigungen;
über eine Ermäßigung der Lohnsteuer
bis auf die Flälfte für Vergütungen, die
Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern für
schutzfähige und aus der Arbeit des
Arbeitnehmers im Betrieb entstandene
Erfindungen zahlen, sowie über die Ab-
geltung der Einkommensteuer im Fall
der Veranlagung;
über die volle oder teilweise Steuer-
freiheit von Prämien für Verbesserungs-
vorschläge, die Arbeitgeber an ihre
Arbeitnehmer zahlen, soweit sich die
Prämie in mäßigem Rahmen hält und
Mißbräuche ausgeschlossen sind;
über die Festsetzung abweichender
Vorauszahlungstermine;
nach denen Steuerpflichtige, die eine
im besonderenMaße der minderbemit-
telten Bevölkerung dienende private
Krankenanstalt betreiben, der Ab-
nutzung unterliegende Wirtschaftsgü-
ter, die zum Anlagevermögen dieser
Anstalten gehören, in Höhe eines Vom-
hundertsatzes der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abschreiben kön-
nen;
über die Abschreibungsfreiheit zur För-
derung des Baues von Landarbeiter-
wohnungen und über eine Steuerer-
mäßigung beim Bau von Heuerlings-
und Werkwohnungen für ländliche Ar-
beiter;
über eine Abschreibungsfreiheit oder
Steuerermäßigungen für bestimmte
Wirtschaftsgebäude,für Um- und Aus-
bauten an Wirtschaftsgebäuden, für
bestimmte bewegliche Güter des An-
lagevermögens einschließlich Betriebs-
vorrichtungen bei buchführendenund
nichtbuchführendenLand- und Forst-
wirten. Dabei ist für diese Wirtschafts-
gebäude sowie für Um- und Aus-
bauten von einer höchstens 30jährigen
Nutzungsdauer auszugehen. Die zu er-
lassende Rechtsverordnung hat das
Wirtschaftsjahr1954/55mit zu um-
fassen;

3. die in $ 2 Abs.5 Ziff. 1, $ 3 Ziff. 14,$ 3a
Abs.1 Ziff. 4, 8 9 Ziff. 4, $ 10Abs. 1 Ziff. 4
und Abs. 2, $ 22 Ziff. 1 Buchstabe a, $ 26
Abs. 3 und 4, $ 29 Abs. 1und 2, $ 31 Abs. 2,
&32a Abs. 2, $ 33 Abs. 1, 8$33a Abs. 6, $ 39
Abs. 6, $ 39a Abs. 2, $ 41Abs. 4, $ 42,8 46
Abs.4 und im $ 50 Abs. 4 vorgesehenen
Rechtsverordnungenzu erlassen."

47. Die Anlage 1 (zu $ 32) und die Anlage 2 (zu $ 39)
werden durch die folgenden Anlagen 1 und 2
ersetzt:

„Anlage 1 (zu $ 32)
Einkommensteuertabelle ‘)

Anlage 2 (zu $ 39)
Jahreslohnsteuertabelle." *)

Artikel 2
(1) Die Vorschriften des Artikels 1 sind vorbehalt-

lich der Absätze 2 bis 7 erstmalsfür den Veranla-
gungszeitraum 1955anzuwenden. Beim Steuerabzug
vom Arbeitslohn sind die Vorschriften des Artikels i
bei laufendem Arbeitslohn auf den Arbeitslohn an-
zuwenden, der für einen Lohnzahlungszeitraum ge-
zahlt wird, der nach dem 31. Dezember 1954 endet,
bei sonstigen, insbesondere einmaligen Bezügen aul
den Arbeitslohn, der dem Steuerpflichtigen nach dem
31. Dezember 1954 zufließt.

(2) Die Vorschriften des Artikels 1 Ziff. 2 Buch-
stabe b, Ziff. 7, 8,9, 10 und 11 sind erstmals auf Wirt-
schaftsjahre anzuwenden. die im Veranlagungszeit-
raum 1955enden.
(3) Die Vorschriften des Artikels 1 Ziff.5 Buch-

staben a und c und Ziff. 41 Buchstabe a Doppelbuch-
staben bb und cc gelten ab 17. Dezember 1932.

(4) Die Vorschrift des Artikels 1 Ziff. 12 gilt erst-
mals beim Ersterwerb von Gebäuden, Eigentums-
wohnungen und Dauerwohnrechten nach dem 31.De-
zember 1954.

(5) Die Vorschrift des Artikels 1 Ziff. 13 ist erst-
mals auf Darlehen anzuwenden, die nach dem 31.De-
zember 1954hingegeben werden.
(6) Die Vorschrift des Artikels 1 Ziff. 14gilt erst-

mals für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. De-
zember 1954beginnen.

(7) Die Vorschriften des Artikels 1 Ziff. 17 Buch-
stabe b sind erstmals auf Aufwendungen anzuwen-
den, die auf Grund von Verträgen geleistet werden,
die nach dem 31: Dezember 1954abgeschlossen wor-
den sind. Bei Beiträgenund Versicherungsprämien
($ 10 Abs. 1 Ziff. 2 des Einkommensteuergesetzes in
der Fassung dieses Gesetzes) und bei Beiträgen an
Bausparkassen ($ 10 Abs.1 Ziff. 3 des Einkommen-
steuergesetzes in der Fassung dieses Gesetzes) auf
Grundvon Verträgen,die nachdem31.Mai 1953und
vor dem 1. Januar 1955abgeschlossen sind, gilt $ 10
Abs.1 Ziff. 2 des Einkommensteuergesetzes 1953auch
für Aufwendungen, die nach dem 31. Dezember 1954
geleistet werden.

(8) Aufwendungen für vor dem 1.Januar 1955erst-
mals erworbene Anteile an Bau- und Wohnungsge-
nossenschaftenundanVerbrauchergenossenschaften,
*) Siehe Anhang



die nach dem 31. Dezember 1954 laufend und der
Höhe nach gleichbleibend bis zum Ablauf von drei
Jahren nach dem Tag der ersten Einzahlung geleistet
werden,und Sparbeträge,die auf Grund eines vor
dem 1. Januar 1955 abgeschlossenen Sparvertrags
mit fesigelegtenSparraten($ 10Abs. 1 Ziff. 2 Buch-
stabe d des Einkommensteuergesetzes 1953)nach dem
31.Dezember 1954geleistet werden, können im Rah-
men der in $ 10Abs. 3 Ziff. 3 und 4 des Einkommen-
steuergesetzes in der Fassung dieses Gesetzes be-
zeichneten Grenzen als Sonderausgaben abgezogen
werden. Voraussetzung ist, daß der Steuerpflichtige
mindestens die erste Einzahlung vor dem 1. Januar
1955geleistet hat und daß die Aufwendungen weder
unmittelbar noch mittelbar in wirtschaftlichkem Zu-
sammenhang mit der Aufnahme eines Kredits stehen.
Für Sparbeträge, die auf Grund eines vor dem 1.Juni
1953abgeschlossenen Sparvertrags mit festgelegten
Sparraten geleistet werden, ist die Vorschrift des
$ 41 Abs. 1 Ziff. 3 des Einkommensteuergeselzes in
der Fassung des Gesetzes zur Änderung des Einkom-
mensteuergeselzes vom 24. April 1954 (Bundes-
gesetzbl. 1S. 111)weiterhin anzuwenden. Bei vorzei-
tiger Rückzahlung von Beiträgen, die der Steuer-
pflichtige auf Grund eines Sparvertrags mit fest-
gelegten Sparraten oder zu anderen Kapitalansamm-
lungsverträgen im Sinn des $ 10 Abs. 1 Ziff.2 Buc-
stabe d der Einkommensteuergesetze 1951und 1953
geleistet hat, wird eine Nachversteuerung nach Maß-
gabe einer Rechtsverordnung der Bundesregierung
mit Zustimmung des Bundesrates durchgeführt.

(9) Der Steuerpflichtige kann Verluste aus dem
Veranlagungszeitraum 1950aus Land- und Forstwirt-
schaft, Gewerbebelrieb oder selbständiger Arbeit
auch im Veranlagungszeitraum 1954wie Sonderaus-
gaben vom Gesamthetrag der Einkünfte abziehen,
soweit im übrigen die Voraussetzungen des $ 10d
des Einkommensleuergeselzes in der Fassung dieses
Gesetzesvorliegen.

(10) Die Vorschriften des $ 13Abs. 4 und 5 des Ein-
kommensteuergesetzes in den bisherigen Fassungen
sind auf die dort bezeichneten Steuerpflichtigen
weiterhin anzuwenden, wenn diese Steuerpflichtigen
vor dem 1. Januar 1955eingewandert sind oder sich
als Landwirte niedergelassen haben. Dies gilt nicht
für Steuerpflichtige, die Freibeträge nach $ 13 Abs. 4
des Einkommensteuergesetzes in der Fassung dieses
Gesetzes erhalten.

gungszeitraum 1954nach den Vorschriften des $ 32
Abs. 3 Ziff. 2 oder des $ 39 Abs. 3 Ziff. 2 des Einkom-
mensteuergesetzes 1953in die Steuerklasse II fallen,
gelten diese Vorschriften so lange, als diese Personen
nicht nach den Vorschriften des Einkommensteuer-
gesetzes in der Fassung dieses Gesetzes in dieSteuer-
klasse II oder Ill fallen. Die Anwendung der Vor-
schrift des $ 39a des Einkommenstleuergesetzes in
der Fassung dieses Gesetzes bleibt unberührt.

(12) Die Vorschriften des $ 33a Abs. 1 und 2 und
des $ 41 Abs.1 Ziff. 5 des Einkommensteuergesetzes
1953geltenauchweiterhinmit der Maßgabe,daßsie
hei einem Steuerpflichtigen jeweils nur für das Ka-
lenderjahr, in dem bei ihm die Voraussetzungen für

385

die Gewährung eines Freibetrags nach diesen Vor-
schriften eingetreten sind, und für die beiden folgen-
den Kalenderjahre anzuwenden sind.

(13) Die Verpflichtung zur Nachversteuerung von
Mehrentnahmen nach $$ 10a und 32a des Einkom-
mensteuergesetzes in der Fassung vom 28.Dezember
1950 (Bundesgesetzbl. I S.1) ist durch Zahlung von
10 v.H. des am Ende des Veranlagungszeitraums
1954 noch vorhandenen besonders festgestellten
Betrags ($ 10a Abs. 1 letzter Satz und $ 32a Abs. 2
Ziff. 1 des Einkommensteuergesetzes in der bezeich-
neten Fassung) abzulösen. Diese Ablösung ist bei
der Veranlagung des Veranlagungszeitraums 1955
vorzunehmen.

Artikel 3
$ 43 der Einkommensteuer-Durchführungsverord-

nung 1953(Bundesgesetzbl. IS. 67)wird mit Wirkung
ab 1.Januar 1955gestrichen.

ABSCHNITT II
Körperschafisieuer

Artikel 4
Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung vom

13.April 1954(Bundesgesetzbl. IS. 97) wird wie folgt
geändertund ergänzt:
1. In$ 1 Abs.1 Ziff. 6 wird der folgende Halbsatz

angefügt:
", einem solchen Betrieb steht die Verpachtung
eines Betriebs gewerblicher Art gleich.“

2. In$2 erhält Absatz 2 die folgende Fassung:
„(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Körper-

schaften,Personenvereinigungen undVermögens-
massen, die weder ihre Geschäftsleitung noch
ihren Sitz im Geltungsbereich des Grundgesetzes
und in Berlin (West), aber ihre Geschäftsleitung
oder ihren Sitz in einem zum Inland gehörenden
Gebiet haben, in dem Körperschaften, Personen-
vereinigungen und Vermögensmassen mit Ge-
schäftsleitung oder Sitz im Geltungsbereich des
Grundgesetzes oder in Berlin (West) als be-
schränkt körperschaftsteuerpflichtig behandeit
werden."

3. $4 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) Ziffer 2 erhält die folgende Fassung:

„2. die Reichsbank, die Bank deutscher Länder,
die Landeszentralbanken, die Berliner Zen-
tralbank, die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau, die Deutsche Rentenbank, die Deutsche
Rentenbank-Kreditanstalt, die Lastenaus-
gleichsbank (Bank für Vertriebene und Ge-
schädigte), dieDeutscheLandesrentenbank,
die Deutsche Siedlungsbank, die Landwirt-
schaftliche Rentenbank nach Maßgabe des
$ 14des Gesetzes über die Landwirtschaft-
liche Rentenbank in der Fassung vom
14. September 1953 {Bundesgesetzbl. I S.
1330) und die Deutsche Genossenschafts-
kasse nach Maßgabe des $ 6 des Gesetzes
über die Deutsche Genossenschaftskasse in
derFassungvom28.Oktober 1954(Bundes-
gesetzbl. I S. 329);*.
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b) Ziffer 7 erhält die folgende Fassung:
„7. rechtsfähige Pensions-, Witwen-, Waisen-,

Sterbe-, Kranken-, Unterstützungskassen
und sonstige rechtsfähigeHilfskassen für
Fälle der Not oder Arbeitslosigkeit, wenn
a) die Kasse sich auf Zugehörige oder

frühere Zugehörige eines einzelnen
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs oder
mehrerer wirtschaftlich miteinander
verbundener Geschäftsbetriebe be-
schränkt und

b) sichergestelltist, daß der Betrieb der
Kasse nach dem Geschäftsplan und nach
Art und Höhe der Leistungen eine so-
ziale Einrichtung darstellt;”.

c) In der Ziffer9 werden die Worte „Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftung und Aktienge-
gesellschaften” durch die Worte „Körperschaf-
ten oder Personenvereinigungen” ersetzt. _

tatsächlichordnungsmäßigführen” gestrichen.

$6 wird wie folgt geändert:
a) Der bisherigeWortlaut wird Absatz 1.

gefügt:
„(2) Bei der Ermittlung des Einkommens

von Versicherungsunternehmen gilt für Bei-
tragsrückerstattungen, die auf Grund des Ge-
schäftsergebnisses gewährt werden, vorbe-
haltlich der Vorschriftender Absätze3 und 4,
folgendes:
1.Beitragsrückerstattungen,die aus dem Le-
bensversicherungsgeschäft stammen, sind
abzugsfähig.

2. Beitragsrückerstattungen, die nicht aus dem
Lebensversicherungsgeschäft stammen, sind
nur insoweit abzugsfähig, als sie den Über-
schuß nicht übersteigen, der sich ergeben
würde, wenn die auf das Wirtschaftsjahr
entfallenden Versicherungsleistungen, Über-
träge und Rücklagen sowie die sämtlichen
sonstigen persönlichen und sachlichen Be-
triebsausgaben allein aus der auf das Wirt-
schaftsjahr entfallenden Beitragseinnahme
bestritten worden wären. Die Beitragsrück-
erstattung muß spätestensbei Genehmi-
gung des Abschlusses des Wirtschaftsjahrs
durch die satzungsmäßig zuständigen Or-
gane mit der Maßgabe beschlossen werden,
daß sie auf die binnen Jahresfrist nachder
Beschlußfassung fällig werdenden Beiträge
anzurechnen oder binnen Jahresfrist nach
der Beschlußfassung bar auszuzahlen ist.
(3) Zuführungenzu Rücklagenfür Beitrags-

rückerstattungen sind nur insoweit abzugs-
fähig, als die ausschließliche Verwendung der
Rücklagen für diesen Zweck durch Satzung
oder durch geschäftsplanmäßige Erklärung ge-
sichertist.

(4) Bei Versicherungsunternehmen, die das
Lebensversicherungsgeschäftalleinoder neben
anderenVersicherungszweigenbetreiben,sind
für das Lebensversicherungsgeschäftminde-
stens 5 vom Hundert des nach den Vorschriften
des Einkommensteuergesetzes und dieses Ge-
setzes ermittelten Gewinns zu versteuern, von
dem der bei dem Lebensversicherungsgeschäft
für die Versicherten bestimmteAnteil noch
nicht abgezogen ist."

6. $ 9 erhält folgende Fassung:
„89

Bei Schachtelgesellschaften
(1) Ist eine unbeschränkt steuerpflichtige Ka-

pitalgesellschaft,ein unbeschränktsteuerpflich-
tiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
oder ein Betrieb einer inländischen Körperschaft
des öffentlichen Rechts nachweislich seit Beginn
des Wirtschaftsjahrs ununterbrochen an dem
Grund- oder Stammkapital einer unbeschränkt
steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft in Form von
Aktien, Kuxen oder Anteilen mindestens zu
einem Viertel unmittelbar beteiligt, so bleiben
die auf die Beteiligung entfallendenGewinnan-
teile jeder Art außer Ansatz. Ist ein Grund- oder
Stammkapital nicht vorhanden, so tritt an seine
Stelle das Vermögen, das bei der letzten Veran-
lagung zur Vermögensteuerfestgestelltworden
ist.

(2) Soweit die Gewinnanteile außer Ansatz
bleiben, ist der Steuerabzug vom Kapitalertrag
nicht vorzunehmen.

(3) Die nach Absatz 1außer Ansatz bleibenden
Gewinnanteile, die bei der ausschüttenden Kapi-
talgesellschaft berücksichtigungsfähige Ausschüt-
tungenim Sinn des$ 19Abs. 3 Satz2 sind,unter-
liegen einer besonderen Körperschaftsteuer, die
nach der Höhe dieser Gewinnanteile bemessen
wird; $ 5 gilt entsprechend. Bei einer Kapital-
gesellschaft sind diese Gewinnanteile um den
Betrag zu kürzen, in dessen Höhe ihre berück-
sichtigungsfähigenAusschüttungennichtzu einer
Ermäßigung der Körperschaftsteuer. nach $ 19
Abs. 3 führen. Satz 1gilt nicht für Gewinnanteile,
die auf Beteiligungen an Kapitalgesellschaften
im Sinn des $ 19Abs. 2 Ziff. 2 bis 5 entfallen.

(4) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gel-
ten entsprechend, wenn Bund, Länder, Gemein-
den oder Gemeindeverbände an unbeschränkt
steuerpflichtigen Kapitalgesellschaften beteiligt
sind. Von den auf diese Beteiligungen entfallen-
den Gewinnanteilen ist indessen der Steuerabzug
vom Kapitalertrag insoweit vorzunehmen, als
diese Gewinnanteile bei den ausschüttenden Ka-
pitalgesellschaftenberücksichtigungsfähigeAus-
schüttungen im Sinn des $ 19 Abs. 3 sind. Satz 2
gilt nicht für Gewinnanteile, die auf Beteiligun-
gen an Kapitalgesellschaften im Sinn des $ 19
Abs. 2 Ziff. 2 bis 5 entfallen.“

7. $ 10wird gestrichen.



a) in Satz 1 die Worte „religiöser und wissen-
schaftlicher Zwecke” durch die Worte „religiö-
ser, wissenschaftlicher und staatspolitischer
Zwecke",

b) in Satz 3 die Worte „in $ 10 Abs. 1 Ziff. 4"
durch die Worte „in $ 10d".

„g 19
Steuersätze

(1) Die Körperschaftsteuer beträgt, vorbehalt-
lich der Absätze 2 bis 4, 45 vom Hundert des Ein-
kommens.

(2) Die Körperschaftsteuer beträgt 22,5 vom
Hundert des Einkommens

1. bei Kreditanstalten des öffentlichen
Rechts, mit Ausnahme der Öffentlichen
oder unter Staatsaufsicht stehenden
Sparkassen ($ 4 Abs. 1 Ziff. 4), für Ein-
künfte aus dem langfristigen Kommu-
nalkredit-, Realkredit- und Meliora-
tionskreditgeschäft;

2. bei privaten Bausparkassen für Ein-
künfte aus dem langfristigen Realkre-
ditgeschäft;

3. bei reinen Hypothekenbanken;
4. bei gemischten Hypothekenbanken für

die Einkünfte aus den in $ 5 des Hypo-
thekenbankgesetzes bezeichneten Ge-
schäften;

5. bei Schiffspfandbriefbanken.
(3) Die Körperschaftsteuer (Absatz 1) er-

mäßigt sich bei unbeschränkt steuerpflichtigen
Kapitalgesellschaften ($ 1 Abs. 1 Ziff. 1) für die
berücksichtigungsfähigen Ausschüttungen auf
30 vom Hundert des Einkommens. Berücksich-
tigungsfähige Ausschüttungen sind die auf
Grund eines den gesellschaftsrechtlichen Vor-
schriften entsprechenden Gewinnverteilungsbe-
schlusses vorgenommenen Gewinnausschüttun-
gen für Wirtschaftsjahre, deren Ergebnisse bei
der Veranlagung berücksichtigt sind; bei Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung bleiben Ge-
winnausschüttungen insoweit außer Betracht, als
sie 8 vom Hundert des eingezahlten Stammkapi-
tals (Nennkapitals) oder, wenn dieser Betrag
höher ist, 8 vom Hundert des bei der letzten Ver-
anlagung zur Vermögensteuer festgestellten Ver-
mögens übersteigen. Weicht das Wirtschaftsjahr
vom Kalenderjahr ab, so sind die berücksich-
tigungsfähigen Ausschüttungen in dem in $5
Abs.2 Satz 2 bezeichneten Verhältnis auf die
Kalenderjahre aufzuteilen. Soweit die Körper-
schaftsteuer in den Fällen des Absatzes 2 Zif-
fern 2 und 4 45 vom Hundert des Einkommens
beträgt, sind die berücksichtigungsfähigenAus-
schüttungen nur mit dem Teil anzusetzen, der
dem Verhältnis des mit 45 vom Hundert zu ver-
steuerndenTeils des Einkommenszum gesam-
ten Einkommen entspricht.
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(4) Die besondere Körperschaftsteuer nach $ 9
Abs. 3 und die Kapitalertragsteuer nach $ 9
Abs.4 Satz 2 betragen 15 vom Hundert der
Gewinnanteile.
(5) Die Körperschaftsteuer für Einkünfte, die

dem Steuerabzug unterliegen, ist durch den
Steuerabzug abgegolten,

a) wenn es sichumKapitalerträgeim Sinn
des $ 43 Abs.1 Ziff.3 bis 6 des Ein-
kommensteuergesetzeshandelt,oder

b}wenn der Bezieher der Einkünfte be-
schränktsteuerpflichtigist und die Ein-
künfte nicht in einem inländischen, ge-
werblichen oder land- oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb angefallen sind.”

$ 22 wird gestrichen.

$ 23 erhält die folgende Fassung:
„8 23

Genossenschaften, Zentralkassen
‘ Die Bundesregierungwird ermächtigt,durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates

1. für land- und forstwirtschaftliche Nutzungs-
und Verwertungsgenossenschaften, deren
GeschäftsbetriebsichaufdenKreis derMit-
glieder beschränkt, sowie für Kreditgenos-
senschaften und Zentralkassen, die Kredite
ausschließlich an ihre Mitglieder gewähren,
eine Befreiung von der Körperschaftsteuer
oder die Anwendung eines ermäßigten
Steuersatzes anzuordnen und diese Steuer-
vergünstigungen von der Erfüllung be-
stimmterVoraussetzungen,z.B. davon ab-
hängig zu machen, daß die Nutzung, Bear-
beitung oder Verwertung im Bereich der
Land- und Forstwirtschaft liegt, und

2. anzuordnen, unter welchen Voraussetzun-
gen Genossenschaften Warenrückvergütun-
gen bei der Ermittlung des Gewinns ab-
setzen dürfen.”

a) In der Ziffer 1
aa) werden die Worte „für die Veranlagungs-

zeiträume 1952bis 1955" durch die Worte
„für die Veranlagungszeiträume 1955und
1956" ersetzt,

bb) werden im Buchstaben c das Komma hin-
ter „politischen Vereinen” durch das Wort
„und“ ersetzt und die Worte „und bei
Kapitalverwaltungsgesellschaften” gestri-
chen,

„ ec) wird Buchstabe f gestrichen,
dd) erhält Buchstabe g die folgende Fassung:

„g} über die Ermittlung des Einkommens
bei beschränkt steuerpflichtigen Ver-
sicherungsunternehmen und über die
Abzugsfähigkeit der Zuführungen zu
versicherungstechnischen Rücklagen
bei Versicherungsunternehmen,”,
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„2. Vorschriften durch Rechtsverordnung zu
erlassen
a) über die sich aus der Aufhebung oder

Änderung von Vorschriften dieses Ge-
setzes ergebenden Rechtsfolgen, soweit
dies zur Wahrung der Gleichmäßigkeit
bei der Besteuerung oder zur Beseiti-
gung von Unbilligkeiten in Härtefäl-
len erforderlich ist,

b) über die Befreiung von der Körper-
schaftsteuerbei bestimmtenkleineren
Versicherungsvereinen auf Gegensei-
tigkeit im Sinn des $ 53 des Gesetzes
über die Beaufsichtigung der priva-
ten Versicherungsunternehmungen und
Bausparkassen, bei denen entweder
die Beitragseinnahmen eine bestimmte
Höhe nicht übersteigen oder der Be-
trieb nach dem Geschäftsplan und nach
Art und Höhe der Leistungen eine
soziale Einrichtung im Sinn des $ 4
Abs. 1 Ziff. 7 Buchstabe b darstellt,

c) über die entsprechende Anwendung
des $ 6 Abs. 2 Ziff. 1, Abs. 4 auf Ver-
sicherungsunternehmen, die das Kran-
kenversicherungsgeschäft allein oder
neben anderen Versicherungszweigen
betreiben,

d) über eine Beschränkung des Abzugs
von Ausgaben zur Förderung steuer-
begünstigter Zwecke im Sinn des $ 11
Ziff.5 auf Zuwendungen an bestimmte
Körperschaften, Personenvereinigun-
gen oder Vermögensmassen sowie
über eine Anerkennung gemeinnütziger
Zwecke als besonders förderungswür-
dig,

e) über die Festsetzung abweichender
Vorauszahlungstermine,

f) über eine der allgemeinen Entwicklung
der Versicherungswirtschaft entspre-
chende Erhöhung oder Ermäßigung des
im $ 6 Abs.4 bezeichneten Hundert-
satzes."

Artikel 5

ABSCHNITT II
Wohnungsbau-Prämiengesetz

Artikel 6

1. $ 2 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 erhalten die Ziffern 3 und 4 die

folgende Fassung:
„3. Beiträge auf Grund von Sparverträgen, die

auf die Dauer von mindestensdrei Jahren
als allgemeine Sparverträge oder als Spar-
verträge mit festgelegten Sparraten abge-
schlossen werden, wenn die eingezahlten
Sparbeträge und die Prämien verwendet
werden
a) zum Bau eines Eigenheims, einer Klein-

siedlung oder einer Wohnung in der
Rechtsform des Wohnungseigentums
oder

b) zum Erwerb einer Kleinsiedlung, eines
Kaufeigenheims oder einer Wohnung in
der Rechtsform des Wohnungseigentums
oder eines eigentumsähnlichen Dauer-
wohnrechts;

4. Beiträge auf Grund von Verträgen, die mit
Wohnungs- undSiedlungsunternehmenoder
Organen der staatlichen Wohnungspolitik
nach der Art von Sparverträgen mit fest-
gelegten Sparraten auf die Dauer von min-
destensdrei Jahren mit dem Zweck einer
Kapitalansammlung abgeschlossen sind,
wenn die eingezahltenBeträgeund die Prä-
mien zum Bau oder Erwerb einer Klein-
siedlung oder zum Erwerb eines Kaufeigen-
heims oder einer Wohnung in der Rechts-
form des Wohnunoseigentums oder eines
eigentumsähnlichen Dauerwohnrechts ver-
wendet werden."

b) Absatz 2 erhält die folgendeFassung:
„(2) Die in Absatz 1 Ziffer 1 bezeichneten

Aufwendungen sind nur dann prämienbegün-
stigt, wenn vor Ablauf von fünf Jahreu seit
Vertragsabschluß, außer im Fall des Todes des
Bausparers, dieBausparsumme weder ganznoch
zum Teil ausgezahlt, geleistete Beiträge weder
ganz noch zum Teil zurückgezahlt oder An-
sprüche aus dem Bausparvertrag nicht beliehen
werden; die Auszahlung der Bausparsumme
oder die Beleihung von Ansprüchen aus dem
Bausparvertrag ist jedoch unschädlich, wenn
der Steuerpflichtige die empfangenen Beträge
unverzüglich und unmittelbar zum Wohnungs-
bau verwendet. Die in Absatz 1 Ziffern 2 bis
4 bezeichneten Aufwendungen sind nur dann
prämienbegünstigt, wenn sie weder unmittel-
bar noch mittelbar in wirtschaftlichem Zusam-
menhang mit der Aufnahme eines Kredits
stehen.”

c) Absatz 3 erhält die folgendeFassung:
„(3) Hinsichtlich der in Absatz 1 Ziffer 1 be-

zeichneten Aufwendungen finden die zur
Durchführung des $10 des Einkommensteuer-
gesetzes ergangenen Vorschriften entspre-
chende Anwendung."

„Für die Feststellung dieses Höchstbetrags werden
die prämienbegünstigten Aufwendungen des Prä-
mienberechtigten und



1. seines Ehegatten, wenn während des ganzen
Kalenderjahrs die Ehe bestanden hat und die
Ehegatten nicht dauernd getrennt gelebt haben,
sowie

2. derin Absatz 1genannten Kinder des Prämien-
berechtigten

zusammengerechnet."

. $4 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 wird der folgendeSatz angefügt:

„Die Vorschriften der $8$86 und 87 der Reichs-
abgabenordnung finden entsprechende Anwen-
dung.“

b) In Absatz 5 Ziffer 1werden die Worte „10.Ok-
tober” durch die Worte „20.September” er-
setzt,

. $5 erhält die folgende Fassung:
„85

Überweisung, Rückzahlung
und Verwendung der Prämie

(1) Die Prämie für ein Kalenderjahr wird durch
das Finanzamt zugunsten des Prämienberechtigten
an das im $4 Abs.2 bezeichnete Unternehmen
oder Institut überwiesen. Ergibt sich, daß die im
$2 Abs.2 bezeichneten Voraussetzungen nicht
vorliegen, so ist die Prämie an das Finanzamt zu-
rückzuzahlen.
(2) Die Prämien für die in $2 Abs. 1 Ziff. 1, 3

und 4 bezeichnetenAufwendungen sind zusam-
men mit den prämienbegünstigten Aufwendungen
zu dem vertragsmäßigen Zweck zu verwenden.
Geschieht das nicht, so hat das Unternehmen oder
Institut dem Finanzamt unverzüglich Mitteilung
zu machen. In diesem Fall ist die Prämie an das
Finanzamt zurückzuzahlen. Sind zu diesem Zeit-
punkt die prämienbegünstigten Aufwendungen
durch das Unternehmen oder Institut noch nicht
ausgezahlt, so darf die Auszahlung nicht vorge-
nommen werden, bevor die Prämien an das Fi-
nanzamt zurückgezahlt sind.

(3) Uber Prämien, die für Aufwendungen nach
$ 2 Abs. 1 Ziff. 2 gewährt werden, kann der Prä-
mienberechtigte verfügen, wenn das Geschäfts-
guthaben beim Ausscheiden des Prämienberech-
tigten aus der Genossenschaft ausgezahlt wird.
(4) Auf die Festsetzungund Beitreibung der

zurückzuzahlenden Prämien finden die Vorschrif-
ten der Reichsabgabenordnungund ihrer Neben-
gesetze entsprechende Anwendung.“

. $7 erhält die folgende Fassung:
"8 7

Aufbringung der Mittel
Die für die Auszahlung der Prämien erforder-

lichen Beträge werden bis zur Höhe von 60 Mil-
lionen Deutsche Mark jährlich vom Bund geson-
dert zur Verfügung gestellt und auf die Länder
anteilig nachihrer Prämienbelastungverteilt. Im
übrigen werden darüber hinausgehende, für die
Auszahlung der Prämien erforderliche Beträge

von den Ländern den ihnen gemäß $ 14 Abs. 1 des
Ersten Wohnungsbaugesetzes in der Fassung vom
25.August 1953(Bundesgesetzbl.I S. 1047)zuge-
teilten Mitteln entnommen."

6. In $ 8 Abs. 1 wird hinter „$ 2" eingefügt „Abs. 1
Ziff. 1”.

7. Der folgende $9 wird eingefügt:
„8 9

Ermächtigungen
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates Vorschriften zur Durchführung des $ 2 Abs. 1
zu erlassen über
1. dieentsprechendeAnwendungder im$2Abs. 3

bezeichneten Vorschriften,
2. die Bestimmung der Genossenschaften, die zu

den Bau- und Wohnungsgenossenschaftenge-
hören,

3. den Inhalt der in $2 Abs. 1 Ziff. 3 bezeichneten
Sparverträge, die Berechnung der Rückzah-
lungsfristen, die Folgen vorzeitiger Rückzah-
lung von Sparbeträgen und die Verpflichtungen
der Kreditinstitute; die Vorschriften sind den
in den $$ 18bis 29 der Einkommensteuer-Durch-
führungsverordnung 1953 enthaltenen Vor-
schriften mit der Maßgabe anzupassen, daß
auch eine längere als dreijährige Vertrags-
dauer vorgesehen, eine Verlängerung der Ver-
träge über die ursprüngliche Vertragsdauer
hinaus zugelassen und eine Frist bestimmt
werden kann, innerhalb der die Prämien zu-
sammen mit den prämienbegünstigten Auf-
wendungen zu dem vertragsmäßigen Zweck
zu verwenden sind,

4. den Inhalt der in $2 Abs. 1 Ziff. 4 bezeichneten
Verträge; dabei kann die Prämienbegünstigung
auf Verträge über Gebäude beschränkt werden,
die nach dem 31.Dezember 1949 bezugsfertig
geworden sind.
(2) Der Bundesminister der Finanzen wird er-

mächtigt, den Wortlaut des Wohnungsbau-Prä-
miengesetzes und der hierzu erlassenen Durch-
führungsverordnung in der jeweils geltenden
Fassung mit neuem Datum und unter neuer Über-
schrift und in neuer Paragraphenfolge bekannt-
zumachen und dabei Unstimmigkeiten des Wort-
lauts zu beseitigen."

8. Die bisherigen $$9 bis 11werden $$ 10 bis 12.

Artikel 7
(1) Die Vorschriften des Artikels 6 gelten vor-

behaltlichder Absätze2 und3 erstmalsfür prämien-
begünstigteAufwendungen,dienachdem31.Dezem-
ber 1954 geleistet werden; $7 des Wohnungsbau-
Prämiengesetzes ist vom 1.April 1955 an anzuwen-
den.
(2) Soweit Aufwendungen,die nach dem 31.De-

zember 1954 geleistet werden, prämienbegünstigt
sindundnachdenVorschriftendesArtikels 2 Abs. 8
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als Sonderausgaben abgezogen werden können,
können die Prämienberechtigten nach Maßgabe des
&8 des Wohnungsbau-Prämiengesetzes in der bis
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung
wählen, ob sie die Aufwendungen als Sonderaus-
gaben nach den Vorschriften des Einkommensteuer-
gesetzes geltend machen oder eine Prämie bean-
spruchen wollen.

(3) Für prämienbegünstigte Aufwendungen, die
nachdem31.Dezember1954auf Grund von vor dem
1.Januar 1955 abgeschlossenen Verträgen geleistet
werden, gelten die Vorschriften des $2 des Woh-
nungsbau-Prämiengesetzes in der bis zum Inkraft-
treten dieses GesetzesgeltendenFassung; das gilt
für prämienbegünstigte Aufwendungen im Sinn des
$2 Abs.1 Ziff.2 bis 4 des Wohnungsbau-Prämien-
gesetzes in der bezeichneten Fassung jedoch nur,
sofern die Prämienberechtigten mindestens die erste
Einzahlung vor dem 1. Januar 1955geleistet haben.

ABSCHNITT IV

Gewerbesteuer
Artikel 8

Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung
vom 30. April 1952 (Bundesgesetzbl. TS. 270),
des Gesetzes zur Ergänzung des Ersten Gesetzes zur
Förderung des Kapitalmarkts vom 15. Mai 1953
(Bundesgesetzbl. I S. 190) und
des Gesetzeszur Änderung steuerlicherVorschrif-
ten und zur Sicherung der Haushaltsführung vom
24. Juni 1953 {Bundesgesetzbl.I S. 413)
wird wie folgt geändert und ergänzt:
1. $3 wird wie folgt geändert:

a) Ziffer 2 erhält die folgende Fassung:
„2. die Reichsbank, die Bank deutscher Länder,

die Landeszentralbanken, die Berliner Zen-
tralbank, die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau, die DeutscheRentenbank, die Deutsche
Rentenbank-Kreditanstalt, die Lastenaus-
gleichsbank(Bankfür VertriebeneundGe-
schädigte), die Deutsche Landesrentenbank,
die DeutscheSiedlungsbank,die Landwirt-
schaftliche Rentenbank nach Maßgabe des
$ 14 des Gesetzes über die Landwirtschaft-
liche Rentenbank in der Fassung vom
14. September 1953 (Bundesgesetzbl. I
S. 1330)und die Deutsche Genossenschafts-
kasse nach Maßgabe des $6 des Gesetzes
über die Deutsche Genossenschaftskasse in

gesetzbl. I S. 329);*.
b) In Ziffer 10werdendie Worte „Gesellschaften

mit beschränkter Haftung und Aktiengesell-
schaften” durch die Worte „Körperschaften
oder Personenvereinigungen” ersetzt.

2. In $9 Ziff. 1 erhält Satz 3 die folgende Fassung:
„An Stelle der Kürzung nachSatz 1 tritt auf An-
trag bei Kapitalgesellschaften oder Wohnungs-
und DBaugenossenschaften, die ausschließlich
eigenen Grundbesitz oder neben eigenem Grund-

besitz noch eigenes Kapitalvermögen verwalten
und nutzen, die Kürzung um den Teil des Ge-
werbeertrags, der auf den Grundbesitz entfällt;
das gilt nicht, wenn der Grundbesitz ganz oder
zum Teil dem Gewerbebetrieb eines Gesellschaf-
ters oder einem Unternehmen dient, an dem ein
Gesellschafterwesentlichbeteiligt ist;".

3. In $ 9a werden ersetzt
a) die Worte „nach $ 8” durch die Worte „nach

$ 8 Ziff, 1 bis 9",
b) die Worte „nach $ 9 Ziff. 1 Satz 3 und Ziff. 2

bis 5" durch die Worte „nach $ 9 Ziff. 1 Satz 3
und Ziff. 2 bis 4".

4. In $ 10a erhält Satz 1 die folgende Fassung:
„Der maßgebende Gewerbeertrag wird bei Ge-
werbetreibenden, die den Gewinn nach $5 des
Einkommensteuergesetzes auf Grund ordnungs-
mäßiger Buchführung ermitteln, um die Fehl-
beträge gekürzt, die sich bei der Ermittlung des
maßgebenden Gewerbeertrags für die fünf voran-
gegangenen Erhebungszeiträume nach denVor-
schriften der $$7 bis 10 ergeben haben, soweit
die Fehlbeträgenicht bei der Ermittlungdes Ge-
werbeertrags für die vier vorangegangenen Er-
.hebungszeiträume berücksichtigt worden sind.“

5. $34 wird wie folgt geändertund ergänzt:
a) im Absatz 1 werden die Worte „den Betrag

von 10 Deutsche Mark” durch die Worte „den
Betrag von 20 Deutsche Mark" ersetzt.

b) Absatz 2 erhält die folgende Fassung:
„(2) Übersteigt der einheitliche Steuermeß-

betrag zwar den Betrag von 20 DeutscheMark,
würde aber nach den Zerlegungsvorschriften
einer Gemeinde ein Zerlegungsanteil von nicht
mehr als 20 Deutsche Mark zuzuweisen sein,
so ist, sobald die Zerlegung unanfechtbar ge-
worden ist, dieser Anteil der Gemeindezuzu-
weisen, in der sich die Geschäftsleitung befin-
det. Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwen-
den."

c) Der folgende Absatz 3 wird angefügt:
„(3) Ergibt sich im Rechtsmittelverfahren

eine Erhöhung eines oder mehrerer Zerlegungs-
anteile, so sind die übrigen Anteile nicht zu
kürzen, wenn die nach Absatz 2 ermittelten
Kleinbeträge für die Erhöhung ausreichen.
Insoweit unterbleibt die Zuweisung nach Ab-
satz 2."

6. $35b wird wie folgt geändert und ergänzt:
a) Absatz 1 erhält die folgende Fassung:

„(1) Der Gewerbesteuermeßbescheid ist von
Amts wegen durch einen neuen Bescheid zu
ersetzen, wenn der Einkommensteuerbescheid,
der Körperschaftsteuerbescheid oder ein Fest-
stellungsbescheidgeändertwird und die Än-
derung die Höhe des Gewinns aus Gewerbe-
betrieb oder des Einheitswerts des gewerb-



lichen Betriebs berührt. Die Änderung des Ge-
winns aus Gewerbebetrieb oder des Einheits-
werts des gewerblichen Betriebs ist in dem
neuen Gewerbesteuermeßbescheid insoweit zu
berücksichtigen, als sie die Höhe des Gewerbe-
ertrags oder des Gewerbekapitals beeinflußt.“

b) Absatz 2 Satz2 wird durchdie folgendenSätze
ersetzt:
„Der Erlaß des neuen Gewerbesteuermeßbe-
scheids kann zurückgestellt werden, bis die
Änderung des Einkommensteuerbescheids, des
Körperschaftsteuerbescheids oder des Fest-
stellungsbescheids unanfechtbar geworden ist.
Von dem Erlaß eines neuen Gewerbesteuer-
meßbescheids ist abzusehen, wenn die Ände-
rung nur geringfügig ist."

7. $35c wird wie folgt geändert:
a) In Ziffer 1 werden hinter den Worten „zur

Durchführung des Gewerbesteuergesetzes" die
Worte „für die Erhebungszeiträume 1955 und
1956" eingefügt.

b) Ziffer 2 wird gestrichen.
c) Ziffer 3 wird Ziffer 2 und erhält die folgende

Fassung:
„2. Vorschriften durch Rechtsverordnung zu

erlassen
a) über die sich aus der Aufhebung oder

Änderung von Vorschriften dieses Ge-
setzes ergebenden Rechtsfolgen, soweit
dies zur Wahrung der Gleichmäßigkeit
bei der Besteuerung oder zur Beseitigung
von Unbilligkeiten in Härtefällen erfor-
derlich ist,
über die Steuerbefreiung von Kranken-
anstalten des Bundes, eines Landes, einer
Gemeinde oder eines Gemeindeverbands
sowie von anderen Krankenanstalten,
die in besonderem Maß der minderbe-
mittelten Bevölkerung dienen,

c) über die Beschränkung der Hinzurech-
nung von Dauerschulden ($8 Ziff. 1, 812
Abs. 2 Ziff. 1) bei Kreditinstituten nach
dem Verhältnis des Eigenkapitals zu
Teilen des Anlagevermögens,

d) über eine unterschiedliche Begriffsbe-
stimmung des Wareneinzelhandelsunter-
nehmens im Sinn des $ 17 und des $29,

e) über die Festsetzung abweichender Vor-
auszahlungstermine."

b-

Artikel 9
(1) Die Vorschriften des Artikels 8 sind erstmals

für den Erhebungszeitraum 1955 anzuwenden.
(2) Der maßgebendeGewerbeertragfür den Er-

hebungszeitraum1954wird auchum denFehlbetrag
gekürzt, der sich bei der Ermittlung des maßgebenden
Gewerbeertrags für den Erhebungszeitraum 1950
nach den Vorschriften der $$7 bis 10 des Gewerbe-
steuergesetzes ergeben hat, soweit im übrigen die
Voraussetzungen des $ 10a des Gewerbesteuer-
gesetzes in der Fassung dieses Gesetzes vorliegen.
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ABSCHNITT V

Erbschaftsteuer
Artikel 10

Das Erbschaftsteuergesetzin der Fassung vom
30. Juni 1951(Bundesgesetzbl. IS. 764)wird wie folgt
geändert:
1. In $ 10erhältAbsatz 1die folgendeFassung:

„(1) Die Erbschaftsteuer beträgt bei Erwerben

bis ein-schließlich in der Steuerklasse
Deutsche I II II IV V
Mark vom Hundert

10000 2 4 6 8 14
20 000 2,5 5 75 10 16
30 000 3 6 9 12 18
40 000 3,5 7 10,5 14 20
50 000 4 8 12 16 22
100000 4,5 9 13,5 18 24
150000 5 10 15 20 26
200000 55 11 16,5 22 28
300000 6 12 18 24 30
400000 6,5 13 19,5 26 32
500000 7 14 21 28 34
600000 7,5 15 22,5 30 36
700000 8 16 24 32 38
800000 85 17 25.5 34 40
900000 9 18 27 36 42

1000000 9,5 19 28,5 38.44
2.000000 10 20 30 40 46
4.000000 11 21 32 42 48
6000000 12 22 34 44 51
8.000000 13 23 36 46 54
10000000 14 24 38 48 57
darüber 15 25 40 50 60"

2. In $ 13 Abs. 2 werden die Worte „80 vom Hun-
dert“ durch die Worte „60 vom Hundert” ersetzt.

3. In $ 17a wird der folgende Absatz 5 angefügt:
„(3) Die Steuerfreiheit des Absatzes 1 tritt auch

für den überlebenden Ehegatten ein, wenn Kinder
im Zeitpunkt des Entstehens der Steuerschuld
zwar nicht mehr leben, aber im letzten Weltkrieg
infolge von unmittelbaren Kriegseinwirkungen
verstorben sind."

4. In $ 17b werden ersetzt
a) in Absatz 1Nummer1die Zahl „20000“durch

die Zahl „30000”,
b) in Absatz 1Nummer2 die Zahl „10000”durch

die Zahl „20000“,
c) in Absatz 2 Nummer 1 die Zahl „2000" durch

die Zahl „3000”,
d) in Absatz 2 Nummer 2 die Zahl „500 durch

die,Zahl „1000”,
e) im Absatz 3 die Zahl „500“ durch-die Zahl

„1000“.
5. In $ 18wird der Absatz 1wie folgt geändert:

a) In Nummer 10wird jeweils die Zahl „10000
durchdie Zahl „20000”ersetzt.
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b) Die Nummern18und 19erhaltendie folgende
Fassung:
„18. Zuwendungen

a) an inländische Religionsgesellschaften
des öffentlichen Rechts oder an inlän-
dische jüdische Kultusgemeinden,

b) an inländische Körperschaften, Perso-
nenvereinigungen und Vermögensmas-
sen, die nach der Satzung, Stiftung oder
sonstigen Verfassung und nach ihrer
tatsächlichen Geschäftsführung aus-
schließlich und unmittelbar kirchlichen,
gemeinnützigen oder mildtätigen Zwek-
ken dienen;

19. Zuwendungen, die ausschließlich kirch-
lichen, gemeinnützigen oder mildtätigen
Zwecken gewidmet sind, sofern die Ver-
wendung zu dem bestimmten Zweck ge-
sichert ist;".

6. In $ 32 werden die Worte „10 Deutsche Mark"
durch die Worte „100 Deutsche Mark" ersetzt.

Artikel il

Die Vorschriften des Artikels 10 finden auf Er-
werbe Anwendung, für die die Steuerschuld nach
dem 31.Dezember 1954 entsteht.

ABSCHNITT VI
Reichsabgabenordnung

Artikel 12
Die Reichsabgabenordnung vom 22. Mai 1931

(Reichsgesetzbl. I S. 161) in der zur Zeit geltenden
Fassung wird wie folgt geändert:
In $ 100Abs. 2 erhält Satz 1 die folgendeFassung:
„Auch wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1
nicht gegeben sind, kann das Finanzamt die Steuer
vorläufig festsetzen, wenn der Steuerpflichtige der
Betriebsprüfung ($ 162 Abs.9 und 10 und $ 193)
unterliegt oder wenn das Finanzamt den Inhalt einer
abgegebenen Steuererklärung der vorläufigen Fest-
setzung zugrunde legt.“

Artikel13
Die Vorschrift des Artikels 12 ist erstmals für die

Veranlagung des Kalenderjahrs 1955 anzuwenden.

ABSCHNITT VI
ErtragsteuerlicheAusfuhrförderung

Artikel 14
Das Gesetz über steuerliche Maßnahmen zur För-

derung der Ausfuhr in der Fassung vom 18.Septem-
ber 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1378) wird wie folgt
geändert:
1. In $ 4 wird der folgende Absatz 5 angefügt:

„(5) Die in Absatz 3 Ziffern 1, 2 und 4 bezeich-
neten Vomhundertsätze erhöhen sich für Liefe-
rungen und Leistungen, die nach dem 31. Dezem-
ber 1954und vor dem 1. Januar 1956bewirkt wor-
den sind, um je 10vomHundert dieserSätze.“

2. $12 Abs. 1 erhält die folgende Fassung:
„(1) $3 ist auf Entgelte ($2 Ziff. 1 und 3) für

Lieferungen und Leistungen ($ 1 Abs. 2 und Abs. 4
Ziff.1) anzuwenden, die vor dem 1. Januar 1955
bewirkt worden sind. $4 ist auf Entgelte ($2 Ziff. 1
und 3) für Lieferungen und Leistungen ($1 Abs. 2
bis 4) anzuwenden, die vor dem 1. Januar 1956be-
wirkt worden sind. Die 8$5 und 6 sind entspre-
chend der Geltungsdauer der $$ 3 und 4 anzuwen-
den.” "

ABSCHNITT VIH
Schlußvorschriften

Artikel 15
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des $12 Abs. 1

und des $ 13Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes
vom 4.Januar 1952(Bundesgesetzbl.I S.1) auchim
Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund
dieses Gesetzes erlassen werden, gelten im Land
Berlin nach $ 14 des Dritten Überleitungsgesetzes.

Artikel 16
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-

dung in Kraft.
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Anhang
(zu Artikel 1 Ziff. 47)
Anlage 1 (zu $ 32)

Lfd. Einkommen Steuer- Steuer- bei KinderermäßigungfürNr. klasse klasse -
I II 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder | Kinder | Kinder | Kinder weitere
DM DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2000. 3. 4 5 6 7 8 9 10
von — bis

1 901— 950 1 _— _— _ pen . Für jedes weitere Kind,
2 951—1.000 5 _ _ _ _ — _ YigenKinderermäßlgung
3 1001— 1050 9 — _ _ _ — _— zusteht oder gewährt4 10511100 1 = Soc 2 2.2
6 1151— 1200 22 _ — _ — _ _ Der Steuerbetragistdann
7 1 201— 1250 27 _ __ _ — _— — in Spalte 9 abzulesen.
8 1251— 1300 32 — - — — _ -
9 1 301— 1350 37 — — _— _ — _
10 1351— 1400 43 —_— — — _ _ -
11 1401— 1450 48 —_ _ _ — — -
12 1451— 1500 53 — . _ —_ —_ —_
13 1501— 1550 59 — — — —_ —_ _
14 1551— 1600 65 — — —_ —_ —_ —_
15 1601— 1650 70 —_ — — —_ —_
16 1651— 1700 76 _ —_ — _ _ _
17 1701— 1750 82 — _ — — -
18 1751— 1800 89 — — — —_ —_
19 1801— 1850 95 1 — _ — —_ —_
20 1851— 1900 101 5 — — _ —_ —_
21 1901— 1950 107 9 — — _ —_ _
22 1951— 2000 114 14 n- _— — —_ _

23 2001— 2050 121 18 —_ — —_ —_ -
24 2 051— 2100 128 22 — — —_ — —_
25 2 101— 2150 134 27 — _ _ —_ -
26 2151— 2200 141 32 — — _ — —_
27 2201— 2250 148 37 —_ _ — — —_
28 2 251— 2300 155 43 —_ — _ — _
29 2 301— 2350 162 48 —_ —_ —_ _ -
30 2 351— 2400 169 53 — —_ _ —_ -
31 2401— 2450 177 59 —_ —_ _ _ —_
32 2 451— 2500 184 65 _ — _ _ —_
33 2 501— 2550 192 70 — — _ —_ —_
34 2 551— 2600 199 76 3 —_ _ —_ -
35 2 601— 2650 207 82 7 — _ — -
36 2651— 2700 215 89 12 —_ — —_ —_
37 2 701— 2750 223 95 16 —_ —_ —_ _
38 2 751— 2800 231 101 21 —_ — — —_
39 2801— 2850 239 107 25 — —_ — -
40 2851— 2900 247 114 30 — —_ — -
41 2 901-— 2950 255 121 35 — —_ _ =
42 2 951— 3000 263 128 40 — —_ —_ _

43 3001— 3050 271 134 45 —_ —_ — -
44 3051— 3 100 279 141 51 —_ —_ —_ -
45 3101— 3150 288 148 57 — —_ —_ -
46 3151— 3200 296 155 62 — —_ —_ —_
47 3 201— 3250 304 162 68 — —_ _ _
48 3 251— 3300 313 169 74 2 —_ —_ _
49 3301— 3350 322 177 80 6 —_ —_ -
50 3351— 3400 330 184 86 10 _ _ —_
51 3 401— 3450 339 192 92 14 —_ — —_
52 3 451— 3500 347 199 98 19 _ — —_
53 3501— 3550 356 207 105 23 —_ — _
54 3551— 3600 364 215 112 28 —_ —_ -
55 3 601— 3650 373 223 118 33 —_ —_ —_
56 3 651— 3 700 382 231 125 38 _ — _
57 3 701— 3 750 391 239 131 44 —_ —_ -
58 3 751— 3800 401 247 138 49 —_ _ _
59 3801— 3850 410 255 145 54 — — —_
60 3 851— 3900 419 263 152 59 _ —_ —_
61 3 901— 3950 428 271 160 66 —_ _ —_
62 3 951— 4000 438 279 167 72 —_ — -
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‚Steuerklasse Ill
id. Einkommen Steuer- euer. beiKinderermäßigungfür

I I 1 2 3 4 5 jedes
Kind Kinder | Kinder | Kinder | Kinder weitere

DM DM DM DM DM DM DM DM Kind
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

von — bis
63 4001—4050 447 288 174 77 _ _ _ FürjedesweitereKind,
64 4 051— 4100 456 296 182 83 — — — tigenKinderermäßigung

. 65 4 101— 4150 466 304 189 90 —_ —_ —_— zusteht,Fa gewährt
66 4 151— 4200 476 313 197 96 —_ _ _ wird, SIDCvo : ”
67 4 201-— 4250 484 322 204 102 _ _ _ men1680DM abzuziehen.
68 4 251— 4300 494 330 212 109 _ _ _ Der Steuerbetragistdann
69 4 301— 4350 503 339 219 115 _ _ _ in Spalte9 abzulesen.
70 4 351— 4 400 513 347 227 122 _ _ _
7 4 401— 4450 523 356 235 128 —_ _ _
72 4 451— 4500 533 364 243 136 _ — _
73 4 501— 4550 543 373 251 143 _ _ _
74 4 551— 4600 553 382 259 150 _ _ _
75 4 601— 4650 563 391 267 157 _ _ _
76 4 651— 4700 573 401 276 164 _ _ _
77 4 701— 4750 582 410 284 171 _ _ -
78 4 751— 4800 592 419 292 178 _ _ _
79 4 801— 4850 602 428 301 186 _ —_ _
80 4 851— 4900 612 438 309 193 —_ _ _
81 4 901— 4950 622 447 318 201° _ —_ _
82 4 951— 5000 633 456 326 208 3 —_ —_

83 5 001— 5.050 643 466 335 216 7 —_ -
84 5 051— 5100 653 476 344 224 12 —_ —_
85 5 101— 5150 664 484 353 232 16 _
86 5 151— 5200 674 494 362 240 21 — —_
87 5 201— 5250 684 503 370 248 25 -
88 5 251— 5300 694 513 379 256 30 —_ —_
89 5 301— 5350 705 523 388 264 35 — —_
90 5 351— 5.400 716 533 398 272 40 —_ -
91 5 401— 5450 726 543 406 281 45 —_ -
92 5 451— 5 500 737 553 415 289 51 —_ —_
93 5 501— 5550 748 563 424 297 57 — —_
94 5 551— 5 600 758 573 434 305 62 _ -
95 5 601— 5650 768 582 443 314 68 —_ -
96 5 651— 5 700 779 592 452 323 74 _ _
97 5 701— 5750 790 602 462 331 80 _ -
98 5 751— 5800 801 612 ar 340 86 —_ -
99 5 801— 5850 812 622 481 349 92 —_ -
100 5 851— 5900 823 633 491 358 98 — —_
101 5 901— 5 950 834 643 500 366 105 _ —_
102 5 951— 6000 845 653 510 375 112 —_ -

103 6 001— 6.050 855 664 519 384 118 —_ _
104 6 051— 6100 866 674 529 394 125 —_ -
105 6 101— 6150 877 684 538 403 131 —_ —_
106 6151—6200 888 694 548 412 138 _ _
107 6 201— 6 250 900 705 558 421 145 —_ —_
108 6 251— 6300 911 716 568 430 152 —_ —_
109 6 301— 6350 922 726 578 440 160 —_ —_
110 6 351— 6 400 933 737 588 449 167 — —_
111 6 401— 6450 944 748 599 458 174 —_ —_
112 6 451— 6500 955 758 609 467 182 —_ _
113 6 501— 6 550 967 768 618 477 189 _ —_
114 6 551— 6600 978 779 628 486 197 _ _
115 6 601— 6650 990 790 639 496 204 1 —_
116 6 651— 6 700 1001 801 649 506 212 5 _
117 6 701— 6 750 1013 812 659 515 219 9 —_
118 6 751— 6800 1025 823 670 525 227 14 -
119 6 801— 6850 1.035 834 680 535 235 18 —_
120 6 851— 6900 1047 845 691 545 243 22 _
121 6 901— 6 950 1.058 855 701 555 251 27 _
122 6 951— 7000 1.070 866 zı 564 259 32 -

123 7 001— 7050 1082 877 722 574 267 37 _
124 7051— 7100 1094 888 732 584 276 43 -
125 7101— 7150 1106 900 743 594 284 48 -
126 7151— 7200 1117 911 754 604 292 53 _
127 7 201— 7250 1129 922 764 614 301 59 —_
128 7 251— 7300 1140 933 775 625 309 65 —_
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Steuerklasse Ill

Kr Einkommen ar ner bei Kinderermäßigungfür
I u 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder | Kinder | Kinder | Kinder weitere
DM BE DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

von — bis
129 7301— 7350 1152 944 786 635 318 70 _— Für jedesweitereKind,130 7351—7400 1164 955 796 645 326 76 onKingerermaßigung
131 7 401— 7450 1176 967 807 655 335 82 — zusteht, ‚oder gewährt132 7451—7500 1188 978 818 665 344 89 — „wird,sindvomEinkom-
133 7 501— 7550 1200 990 829 676 353 95 _ men1680DM abzuziehen.
134 7551— 7600 1212 1001 840 686 362 101 _ DerSteuerbetragistdann135 7601—7650 1224 1013 851 697 370 107 _ inSpalte9abzulesen.
136 7 651— 7700 1 236 1025 862 707 379 114 —_
137 7 701— 7750 1247 1035 873 718 3883 121 -
138 7 751— 7800 1260 1047 884 729 398 128 —_
139 7 801— 7850 1272 1058 895 739 406 134 _
140 7851— 7900 1284 1070 906 749 415 141 —_
141 7 901— 7950 1296 1082 917 760 424 148 -
142 7 951— 8000 1309 1094 929 771 434 155 —_

143 8001— 8050 1321 1106 940 781 443 162 -
144 8051— 8100 1333 1117 951 792 452 169 -
145 8101— 8150 1 346 1129 963 803 462 177 -
146 8 151— 8200 1358 1140 973 814 471 184 -
147 8 201— 8250 1369 1152 985 825 481 192 -
148 8 251— 8300 1382 1 164 996 835 491 199 -
149 8 301— 8 350 1394 1176 1008 846 500 207 2,
150 8 351— 8400 1407 1188 1019 857 510 215 7
151 8 401— 8450 1419 1200 1031 869 519 223 11
152 8 451— 8500 1432 1212 1043 880 529 231 15
153 8 501— 8550 1444 1224 1054 891 538 239 20
154 8551— 8600 1 457 1 236 1.065 902 548 247 24
155 8 601— 8650 1470 1247 1077 913 558 255 29
156 8 651— 8700 1482 1260 1089 924 568 263 34
157 8 701— 8750 1495 1272 1100 935 578 271 39
158 8 751— 8800 1508 1284 1112 946 588 279 44
159 8 801— 8850 1520 1296 1124 958 599 288 50
160 8851— 8900 1532 1309 1136 969 609 296 55
161 8 901— 8950 1545 1321 1148 981 618 304 61
162 8 951— 9000 1558 1333 1159 992 628 313 67

163 9 001— 9050 1571 1346 1171 1004 639 322 73
164 9051— 9100 1583 1 358 1183 1014 649 330 79
165 9 101— 9150 1596 1369 1195 1026 659 339 85
166 9 151— 9200 1609 1 382 1 207 1038 670 347 9X
167 9 201— 9250 1622 1394 1219 1049 680 356 97
168 9 251— 9300 1635 1407 1231 1061 691 364 104
169 9 301— 9350 1.648 1419 1243 1073 701 373 110
170 9 351— 9 400 1661 1432 1255 1085 711 382 117
171 9 401— 9450 1674 1444 1267 1096 722 391 123
172 9 451— 9500 1687 1457 1279 1107 732 401 130
173 9 501— 9550 1700 1470 1291 -1119 743 410 137
174 9 551— 9600 1713 1482 1303 1131 754 419 144
175 9 601— 9650 1726 1495 1316 1143 764 428 151
176 9 651— 9700 1739 1508 1328 1155 775 438 158
177 9 701— 9750 1752 1520 1340 1167 786 447 166
178 9 751— 9800 1765 1532 1353 1179 796 456 173
179 9 801— 9850 1778 1545 1 365 1191 807 466 180
180 9 851— 9900 1791 1558 1378 1203 818 476 187 |
181 9901—9950 1804 1571 1.390 1214 829 484 195
182 9 951—-10000 1817 1583 1402 1226 840 494 202

183 10001—10 050 1830 1596 1414 1238 851 503 210
184 10 051—10 100 1 844 1 609 1427 1250 862 513 218
185 10101-—-10150 1857 1622 1439 1262 873 523 226
186 10 151—10200 1870 1635 1452 1275 884 533 233
187 10201—10 250 1 884 1648 1464 1287 895 543 241
188 10251—10 300 1897 1661 1477 1299 906 553 249
189 10301—10 350 1910 1 674 1490 1311 917 563 257
190 10351—10 400 1924 1687 1502 1324 929 573 266
191 10401—10 450 1937 1700 1515 1335 940 582 274
192 10451—10 500 1951. 1713 1528 1347 951 592 282
193 10501—10 550 1964 1726 1540 1360 963 602 290
194 1978 1739 1553 1372 973 612 29910551—10600
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Steuerklasse Il
Dia. Einkommen steIsse Seuer bei Kinderermäßigung für

I u 1 2 3 4 5 jedes
Kind Kinder |! Kinder | Kinder | Kinder weitereDM DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10

von — bis
195 10601—10650 1991 1752 1565 1385 985 622 307 EürjedesweitereKind,196 10651—10700 2.005 1765 1578 1397 996 633 316 renKinderermäßlqung
197 10701—10750 2018 1778 1591 1410 1008 643 324 zusteht‚oder gewährt
198 10751—10800 2032 1791 1604 1422 1019 653 333 wird,sindvomEinkom-199 10801—10850 2045 1804 1616 1435 1031 664 342 men1680DMabzuziehen.
200 10851—10900 2059 1817 1629 1447 1043 674 351 DerSteuerbetragistdann
201 10901—10950 2.073 1830 1642 1460 1054 684 360 inSpalte9abzulesen.
202 10951—11000 2.086 1844 1655 1472 1065 694 368

203 11001-—-11050 2100- 1857 1668 1484 1077 705 377
204 11051—11100 2114 1870 1681 1497_ 1089 716 386
205 11101—11150 2128 1884 1694 1509 1100 726 396
206 11151—11200 2142 1897 1707 1522 1112 737 405
207 11201—11250 2156 1910 1720 1535 1124 748 414
208 11251—11300 2169 1924 1733 1548 1136 758 423
209 11301—11350 2183 1937 1747 1560 1148 768 432
210 11351—11400 2197 1951 1760 1573 1159 779 441
211 11401——-11450 2211 1964 1773 1586 1171 790 450
212 11451—11500 2225 1978 1786 1599 1183 801 460

213 11501—11550 2238 1991 1799 1612 1195 812 469
214 11551—11600 2252 2.005 1812 1625 1207 823 479
215 11601—11650 2.266 2018 1826 1638 1219 834 488
216 11651—11700 2.280 2032 1839 1651 1231 845 498
217 11701—11750 2294 2045. 1852 1664 1243 855 508
218 11751—11800 2.308 2059 1866 1676 1255 866 518
219 11801—11850 2322 2.073 1879 1689 1267 877 527
220 11851—11900 2.336 2.086 1892 1702 1279 888 537
221 11901—11950 2350 2100 1905 1715 1291 900 546
222 11951—12000 2365 2114 1919 1728 1303 911 556

223 12001—12100 2385 2135 1939 17418 1321 927 572
224 12101—12200 2414 2162 1966 1774 1346 950 591
225 12201—12300 2442 2190 1993 1801 1371 973 611
226 12301—12400 2471 2217 2020 182?°°_1396 995 632
227 12401—12500 2499 2245 2.047 1853 1421 1018 652
228 12501—12600 2528 2273 2074 1879 1446 1041 673
229 12601—12700 2556 2301 2101 1906_ 1470 1.065 693
230 12701—12800 2586 2329 2129 1933 1495 1.087 714
231 12801—12900 2614 2357 2156 1960 1521 1111 736
232 12901—13000 2643 2385 2184 1987 1546 1135 757
233 13001—13100 2.672 2414 2211 2014 1572 1159 778
234 13101—13200 2702 2442 2239 2041 1598 1182 800
235 13201—13300 2730 2471 2268 2068 1623 1206 822
236 13301—13400 2759 2499 2296 2096 1649 1230 843
237 13401—13500 2789 2528 2323 2124 1674 1254 865
238 13501—13600 2818 2556 2351 2151 1700 1278 887
239 13601--13700 2848 2586 2379 2179 1726 1302 910
240 13701—13800 2878 2614 2408 2206 1753 1397 932
24 13801—13900 2907 2643 2.436 2234 1779 1351 954
242 13901—14000 2937 2672 2465 2262 1805 1376 977
243 14001—14100 2967 2702 2493 2290 1832 1401 1.000
244 14101—14200 2996 2730 2522 2317 1858 1425 1.023
245 14201—14300 3.026 2759 2550 2346 1885 1450 1.046
246 14301—14400 3.056 2789 2580 2374 1912 1476 1.069
247 14401—14500 3.087 2818 2608 2403 1939 1501 1092
248 14501—14600 3116 2848 2637 2431 1966 1526 1116
249 14601—14700 3147 2878 2666 2459 1993 1552 1139
250 14701—14800 3177 2907 2695 2487 2020 1577 1163
251 14801—14900 3208 2937 2724 2517 2047 1602 1187
252 14901—15000 3238 2967 2753 2545 2074 1628 1211
253 15001—15100 3268 2.996 2783 2574 2101 1654 1234
254 15101—15200 3.299 3026 2812 2602 2129 1680 1258
255 15201—15300 3329 3056 2841 2632 2156 1706 1283
256 15301—15400 3361 3.087 2871 2660 2184 1732 1307
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a Einkommen SerBr Seuer- bei Kinderermäßigung für
I 1I 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitereDM DM DM DM DM DM DM DM Kind
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

von—bis
257 15401—15500 3392 3116 2901 2.689 2211 1758 1332 FürjedesweitereKind,258 15501—15600 3422 3147 2.931 2719 2.239 1785 1356 ionKinderermäßiyung
259 15601—15700 3453 3177 2960 2748 2.268 1811 1381 zusteht,odergewähtt260 15701—15800 3484 3.208 2.990 2777 2296 1838 1406 wird,sindvomEinkom-261 15801—15900 3515 3.238 3020 2807 2.323 1864 1431 men1680DMabzuziehen.
262 15901—16000 3546 3268 3.050 2836 2351 1891 1456 _DerSteuerbeiragistdann

in Spalte 9 abzulesen.

263 16001—16100 3578 3.299 3080 2.865 2.379 1918 1481264 16101—16200 3608 3329 3110 2895 2.408 1944 1505
265 16201—-16300 3640 3361 314 2.925 2.436 1971 1531266 16301—16400 3672 3392 3170 2955 2465 1998 1556267 16401—16500 3703 3422 3201 2.984 2.493 2.025 1582268 16501—16600 3735 3453 3232 3014 2522 2.053 1608269 16601—16700 3766 3484 3262 3044 2550 2.080 1634
270 16701—16800 3798 3515 3293 3.074 2.580 2107 1659
271 16801—16900 3830 3546 3323 3105 2.608 2135 1685272 16901—17000 3862 3578 3354 3134 2.637 2162 1711
273 17001—17100 3894 3608 3385 3165 2.666 2190 1737274 17101—17200 3926 3640 3416 3195 2.695 2217 1763
275 17201—17300 3958 3672 3447 3226 2724 2.245 1789
276 17301—17400 3989 3703 3477 3257 2.753 2273 1816277 17401—17500 4021 3735 3509 3287 2783 2301 1842
278 17501—17600 4.053 3766 3540 3318 2812 2329 1869279 17601—17700 4.086 3798 3571 3348 2841 2357 1896280 17701—17800 4118 3830 3602 3379 2871 2385 1922281 17801—-17900 4151 3862 3634 3410 2901 2414 1949282 17901—18000 4183 3894 3665 3440 2931 2442. 1976
283 18001-—18100 4215 3926 3697 3472 2.960 2471 2.003284 18101—18200 4.249 3958 3728 3503 2.990 2499 2.030285 18201—18300 4.282 3989 3759 3533 3020 2528 2.057286 18301—18400 4314 4021 3791 3565 3050 2556 2.085287 18401—18500 4347 4.053 3823 3596 3.080 2586 2112288 18501—18600 4.380 4.086 3855 3628 3110 2614 2139289 18601—18700 4412 4118 3887 3659 314 2.643 2167
290 18701——18800 4445 4151 3918 3690 3170 2.672 2195291 18801—18900 4.478 4183 3950 3722 3201 2702 2223
292 18901—19000 4512 4215 3982 3754 3232 2730 2251
293 19001—19100 4545 4.249 4015 3785 3262 2759 2.279
294 19101—19200 4578 4282 4047 3817 3293 2789 2306295 19201—19300 A611 4314 4.079 3849 3323 2818 2334296 19301—19400 4645 4347 4111 3881 3354 2848 2362297 19401—19500 4.678 4.380 4144 3913 3385 2.878 2391
298 19501—19600 ar 4412 4176 3945 3416 2907 2420299 19601—19700 4746 4445 4.209 3977 3447 2937 2448
300 19701—19800 4779 4478 4241 4.009 3.477 2967 2476
301 19801—19900 4812 4512 4274 4041 3509 2.996 2504302 19901—20000 4846 4545 4307 4.073 3540 3.026 2533
303 20001—20100 4.880 4578 4340 4106 3571 3056 2562
304 20101—20200 4913 4611 4373 4138 3602 3.087 2591305 20201—20300 4.948 4645 4.406 41m 3634 3116 2619306 20301—20400 4.981 4.678 4.438 4.203 3665 3147 2649307 20401—20500 5016 4711 4471 4.236 3697 3177 2.678
308 2050120600 5049 4746 4504 4.268 3728 3.208 2707309 20601—20700 5084 4779 4538 4301 3759 3238 2736
310 20701—20800 5118 4812 4571 4333 3791 3268 2766311 20801—20900 5152 4846 4.604 4366 3823 3299 2795
312 20901—21000 5186 4880 4.637 4.399 3855 3329 2824
313 21001—21100 5221 4.913 4671 4432 3887 3361 2854
314 21101—21200 5256 4.948 4704 4466 3918 3392 2883
315 21201—21300 5.290 4981 4738 4.498 3950 3422 2913316 21301—21400 5325 5.016 4772 4531 3982 3453 2942
317 21401—21500 5359 5.049 4805 4564 4015 3484 2973
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Die Einkommensteuer beträgtin
Steuerklasse Il

wid. Einkommen Steuer zerse bei Kinderermäßigungfür
I 1 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder | Kinder |! Kinder | Kinder weitere
DM DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

von—bis
318 21501—21600 5394 5084 4839 4598 4047 3515 3002 FürjedesweitereKind,319 21601—21700 5.429 5118 4873 A631 409 3546 3032 u kingerermaßtgung
320 21701—21 800 5464 5152 4906 4665 4111 3578 3.062 zusteht oder gewährt
321 21801—21900 5498 5186 4941 4698 4144 3608 3092 ee Einkom-
322 21901—22000 5533 5221 4974 4732 4176 3640 313 32"M sDanzteNen.

Der Steuerbetragistdann
in Spalte 9 abzulesen.

323 22001—22100 5568 5256 . 5008 4765 4209 3672 3152
324 22101—22200 5603 5290 5042 4798 4241 3703 3183
325 22201—22300 5638 5325 5.076 4833 4274 3735 3213
326 22301—22400 5673 5359 511 4866 - 4307 3766 3244
327 22401—22500 5708 5394 5144 4900 4340 3798 3275
328 22501-——22600 5744 5429 5179 4934 4373 3830 3305
329 22601—22700 5779 5464 5214 4967 4406 3862 3336
330 22701—22800 5815 5498 5248 5002 4438 3894 3366
331 22801—22900 5850 5533 5283 5036 44 3926 3397
332 22901—23000 5886 5568 5317 5070 4504 3958 3428

333 23001—23100 5920 5603 5352 5104 4538 3989 3459
334 23101—23200 5956 5638 5387 5139 4571 4021 3490
335 23201—23300 5991 5673 5421 5172 4604 4.053 3521
336 23301—23400 6.027 5708 5456 5207 4637 4086 3552
337 23401—23500 6064 5744 5491 5242 4671 4118 3583
338 23501—23600 6100 5779 5526 5276 4704 4151 3615
339 23601—23700 6 135 5815 5560 5311 4738 4183 3647
340 23701—23800 6171 5850 .. 5595 5345 AFP 4215 3677
341 23801—23900 6207 5886 5631 5380 4805 . 4249 3709
342 23901—24000 6243 5920 5666 5415 4839 4282 3741

343 24001—24100 6279 5956 5701 5449 4873 4314 3773
344 24101—24200 6315 5991 5736 5484 4906 4347 3804
345 24201—24300 6351 6027 5771 5519 4941 4380 3836
346 24301—24400 6388 6.064 5806 5554 4974 4412 3867
347 24401—24500 6424 6100 5842 5588 5.008 4445 3899
348 24501—24600 6460 6135 5877 5624 5042 4478 3931
349 24601—24700 6496 6171 5913 5659 5.076 4512 3964
350° 24701—24800 6533 6207 5949 5694 5111 4545 3996
351 24801-——24900 6570 6243 5984 5730 5144 4578 4028
352 24901—25000 6606 6279 6020 5765 5179 4611 4.060

353 25001—25100 6643 6315 6056 5800 5214 4645 4092
354 25101—25200 6679 6351 6091 5835 5248 4678 4125
355 25201—25300 6716 6388 6 127 5870 5283. 4711 4157
356 25301—25400 6753 6424 6 163 5906 5317 4746 4190
357 25401—25500 67% 6460 6199 5942 5352 4779 4222
358 25501—25600 6827 6496 6235 5977 5387 4812 4255
359 25601—25700 6864 6533 6271 6013 5421 4846 4287
360 25701—-25800 6901 6570 6308 6.049 5456 4880 4320
361 25801—25900 6938 6606 6344 6.084 5491 4913 4353
362 25901—26000 6975 6643 6380 6 120 5526 4948 4386

363 26001—26100 7012 6679 6416 6 156 5560 4981 4419
364 26101—26200 7049 6716 6453 6 193 5595 5016 4452
365 26201—26300 7087 6753 6489 6229 5631 5049 4485
366 26301-—26400 7124 6790 6525 6264 5666 5.084 4518
367 26401—26500 7162 6827 6561 6301 5701 5118 4551
368 26501—26600 7198 6864 6599 6336 5736 5152 4585
369 26601—26700 7236 6901 6635 6372 5771 5186 4618
370 26701—26800 7274 6938 6671 6410 5806 5221 4651
371 26801—26900 7312 6975 6709 6446 5842 5256 4684
372 26901—27000 7349 7012 6745 6482 5877 5290 4718:

373 27001—27100 7387 7049 6782 6518 5913 5325 4751
374 27101—27200 7425 7.087 6819 6555 5949 5359 4785
375 27201—27300 7463 7124 6856 6591 5984 5394 4819
376 27301-—27400 7500 7162 6893 6628 6.020 5429 4852
377 27 401—27500 7538 . 7198 6 930 6 665 6.056 5 464 4887
378 27501—27600 7576 7236 6967 6701 6091 5.498 4920



Steuerklasse III
va. Einkommen Tuer euer bei Kinderermäßigungfür

I 1 1 2 3 4 5 jedes
Kind Kinder | Kinder | Kinder | Kinder weitereDM DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

von—bis
379 27601—27700 7614 7274 7004 6739 6127 5533 4954 FürjedesweitereKind,380 27701-—-27800 7652 7312 7041 6775 6163 5568 4988 IhnenKinderermäßigung381 27801—27900 7690 7349 7.079 6811 6199 5.663 5022 zustehtodergewährt382 2790128000 7729 7387 7115 6849 6.235 5638 5056 wird,sindvomEinkom-
383 28001—28100 7767 7425 7153 6885 6271 5673 5090 Der Steuerbetragistdann384 28101—28200 7805 7.463 7191 6923 6308 5708 5125 inSpalte9abzulesen.
385 28201-—-28300 7843 7500 7228 6960 6344 5744 5158386 28301—28400 7882 7538 7.266 6997 6380 5779 5193
387 28401—28500 7920 7576 7303 7034 6416 5815 5228
388 28501—28600 7958 7614 7340 7071 6453 5850 5262389 28601-——28700 7997 7652 7378 7109 6489 5886 5297
390 28701—28800 8.035 3.690 7416 7146 6525 5920 5331391 28801—28900 8.074 7729 7454 7184 6561 5956 5366
392 28901—29000 8113 7767 7492 7221 6599 5991 5401
393 29001—29100 8152 7805 7529 7258 6635 6.027 5435
394 29101—29200 8190 7843 7567 7296 6671 6064 5470395 29201—29300 8229 7882 7.605 7334 6709 6100 5505396 29301—29400 8268 7920 7644 7372 6745 6135 5540397 29401—29500 8307 7958 7682 7409 6782 6171 5574
398 29501—29600 8346 7997 7720 7447 6819 6207 5.609399 2960129700 8385 8.035 7758 7485 6856 6243 5.645400 29701-—29800 8424 8.074 7797 7523 6893 6279 5680401 29801—29900 8463 8113 7835 7561 6930 6315 5715
402 29901—30000 8502 8152 7873 7598 6967 6351 5750
403 30001—-30100 8542 8190 7912 7636 7.004 6388 5785
404 3010130200 8581 8229 7950 7674 704 6424 5821405 30201—-30300 8620 8268 7988 7713 7.079 6460 5856406 30301—30400 8659 8307 8.027 7751 7115 6496 5892407 30401-—-30500 8699 8346 8.065 7789 7153 6533 5927408 3050130600 8738 8385 8105 7827 7191 6570 5963
409 30601-—-30700 8778 8424 8143 7866 7228 6606 5.999410 30701—30800 8817 8463 8182 7904 7266 6643 6.034411 30801—30900 8857 8502 8220 7942 7303 6679 6.070
412 30901—31000 8897 8542 8.259 7981 7340 6716 6106
413 3100131100 8937 8581 8299 8020 7378 6753 6142414 3110131200 8977 8620 8337 8.059 7416 6790 6177415 3120131300 9016 8659 8376 8.097 7454 6827 6213
416 3130131400 9.056 8699 8416 8136 7492 6864 6250417 31401—31500 9.096 8738 8455 8174 7529 6901 6286418 31501—-31600 9136 8778 8493 8213 7567 6938 6322419 31601—31700 9176 8817 8533 8253 7605 6975 6358420 31701—31800 9216 8857 8572 8291 7644 7012 6394421 31801—31900 9256 8897 8612 8330 7682 7049 6431
422 31901—32600 9297 8937 8651 8369 7720 7.087 6467
423 32001—-32100 9336 8977 8690 8408 7758: 7124 6503424 32101—32200 9377 9016 8730 8447 7797 7162 6540425 32201--32300 9417 9.056 8769 8487 7835 7198 6577
426 3230132400 9457 9.096 8809 8526 7873 7236 6613427 32401--32500 9498 9136 8849 8565 7912 7274 6.649428 32501—32600 9538 9176 8888 8604 7950 7312 6687429 32601---32700 9579 9216 8928 8643 7988 7349 6723430 32701—32800 9620 9256 8967 8683 8027 7387 6760431 32801--32900 9660 9297 - 9.007 8722 8065° 7425 6797
432 32901—33000 9701 9336 9047 8762 8105 7463 6833
433 33001—33100 9741 9377 9.087 8801 8143 7500 6871
434 33101—33200 9782 9417 9127 8841 8182 7538 6907435 33201—33300 9823 9457 9167 8880 8220 7576 6945
436 33301—33400 9863 9.498 9.207 8920 8259 7614 6982437 33401—33500 9905 9538 9247 8960 8299 7652 7019438 33501—33600 9946 9579 9287 9.000 8337 7690 7057
439 33601--33700 9987 9620 9328 9040 8376 7729 7.093
440 33701-—33800 10028 9660 9368 9.080 8416 7767 7131441 33801--33900 10.068 9701 9408 9119 8455 7805 7168
442 33901—34000 10110 9741 9449 9160 8493 7843 7.206



400

nd Einkommen Steuer euer bei Kinderermäßigungfür
I I 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder | Kinder | Kinder | Kinder weitere
DM DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 Tas 5 6 7 8 9 10
von—bis

443 34 001—34 100 10 151 9 782 9489 9200 8533 7882 7243 Für jedesweitereKind,
444 34101-—34200 10192 9823 9530 9240 8572 7920 7281 ligenKinderermäßigung
445 34 201-——-34300 10 234 9 863 9 570 9 280 8612 7958 7318 zusteht Se gewährt
446 34 301—34 400 10275 9905 9611 9 320 8651 7997 7356 wird, sindVO T ”447 34401——34500 10316 9946 9651 9360 8690 8035 7394 Meni6ß0DMabzuziehen.
448 34 501-—34 600 10 358 9 987 9692 9401 8 730 8074 7432 DerSteuerbetragistdann
449 34601—34 700 10399 10028 9733 9441 8 769 8113 7469 in Spalte9abzulesen.
450 34 701—34 800 10441 10068 9773 9 482 8809 8152 7507
451 34 801-—34900 10482 10 110 9814 9522 8849 8190 7545
452 34 901—35 000 10524 10 151 9855 9563 8 888 8229 7583

453 35 001—35 100 10565 10 192 9895 9603 8 928 8 268 7621
454 35 101--35 200 10608 10234 9 936 9644 8 967 8307 7660
455 35 201—35 300 10649 10275 9978 9684 9007 8 346 76983
456 35 301—35 400 10691 10316 10019 9725 9047 8385 7736
457 35 401——35500 10732 10358 10060 9 766 9087 8 424 7774
458 35 501-—-35600 10774 10399 10 101 9 806 9127 8 463 7812
459 35 601-——35700 10817 10441 10 142 9847 9 167 8502 7851
460 35 701—35 800 10858 10482 10 183 9888 9 207 8542 7889
461 35 801-—-35900 10900 10524 10224 9929 9 247 8581 7927
462 35 901-—36000 10943 10565 10266 9 970 9 287 8 620 7 966

463 36 001-——36100 10985 10608 10307 10011 9 328 8.659 8004
464 36 101-—-36200 11.027 10649 10348 10052 9 368 8699 8043
465 36 201—36 300 11.069 10691 10390 10093 9 408 8738 8081
466 36 301—36 400 1111 10732 10431 10 135 9449 8778 8120
467 36 401—36 500 11 154 10774 10473 10 175 9 489 8817 8158
468 36 501-—36600 11 196 10817 10514 10216 9530 8857 8198
469 36 601—36 700 11239 10858 10557 10258 9570 8 897 8237
470 36 701—36 800 11281 10900 10598 10299 9611 8937 8275
471 36 801—-36900 11323 10943 10640 10340 9651 8 977 8314
472 36 901—37 000 11366 10985 10681 10382 9692 9016 8353

473 37001—37100 11408 110097 10723 10423 9733 9.056 8392
474 37 101—37 200 11451 11.069 10766 10466 9773 9096 8431
475 37 201-—37300 11493 1111 10807 10507 9814 9136 8471
476 37 301-—37400 11537 11154 10849 10549 9855 9176 8510
477 37 401—37 500 11.580 11 196 10892 10590 9895 9216 8543
478 37 501—-37600 11623 11239 10933 10632 9936 9 256 8 588
479 37 601—37 700 11.665 11281 10975 10673 9 978 9297 8627
480 37 701—37 800 11708 11323 11018 10715 10019 9 336 8667
481 37 801—37 900 11751 11366 11.060 10758 10060 9377 8 706
482 37 901-—38000 11794 11408 11 102 10799 10 101 9417 8 746

483 38001—38100 11838 11451 11144 10841 10142 9457 8785
484 38 101—38 200 11880 11493 11 186 10884 10 183 9 498 8825
485 38 201—38 300 11923 11537 11229 10925 10224 9538 8864
486 38 301—38 400 11966 11580 11271 10967 10266 9579 8904
487 38 401—38 500 12010 11623 11314 11010 10307 9620 8944
488 38 501—-38600 12.053 11665 11357 11.052 10348 9 660 8983
489 38 601—38 700 12096 11708 11399 11095 10399 9701 9024
490 38 701—38 800 12140 11751 11442 11 136 10431 9741 9064
a9 38 801-—-38900 12 183 11794 11485 11 179 10473 9 782 9103
492 38 901—39 000 12227 11838 11527 11221 10514 9823 9143

493 39 001-—-39100 12270 11880 11570 11264 10557 9 863 9184
494 39 101--39 200 12314 11923 11613 11306 10598 9905 9224
495 39 201—39 300 12357 11966 11655 11349 10640 9946 9 263
496 39 301—39 400 12401 12010 11693 11391 10681 ° 9987 9 303
497 39 401—-39500 12445 12053 11741 11434 10723 10028 9344
498 39 501—39 600 12439 12096 11785 11477 10766 10068 9 384
499 39 601-—39700 12532 12 140 11828 11519 10807 10 110 9425
500 39 701—39 800 12576 12 183 11870 11562 10849 10 151 9 465
501 39 801-—39900 12620 12227 11913 11605 10892 10 192 9 506
502 39 901—40 000 12664 12270 11957 11647 10933 10234 9 546

503 40 091-——-40100 12708 12314 12000 11690 10975 10275 9587
504 40 101-—40200 12752 12357 12043 11734 11018 10316 9627
505 49 201—40 300 12797 12401 12087 11777 11.060 10358 9668



401

Lfd. Einkommen Steuer- Steuer- bei KinderermäßigungfürNr. klasse klasse -
I II 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder | Kinder ; Kinder | Kinder weitere
DM DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2000 3 4 5 6 7 8 9 10
von—bis \

506 40 301——40400 12840 12445 12 130 11820 11102 10399 9 708 Für jedesweitereKind,
507 40401—-40500 12.884 12489 12173 11862 11144 10441 ee hnoung
508 40 501-—-40600 12929 12532 12217 11'905 11 186 10482 9790 zusteht oder gewährt509 40601-—40700 12973 12576 12260 11949 11229 10524 9830 wird,sindvomEinkom-
510 40 701—40 800 13017 12620 12304 11992 11271 10565 987A .
511 40 801—40 900 13.062 12664 12347 12035 11314 10608 9912 DerSteuerbetragistdann
512 40 901—41 000 13 106 12708 12391 12.079 11357 10649 9 954 in Spalte9abzulesen.

513 41 001-—41100 13 147 12752 12435 12 122 11399 10691 9995
514 41 101-—41200 13 187 12797 12479 12 166 11442 10732 10035
515 41 201—41 300 13228 12840 12523 12209 11485 10774 10076
516 41 301—41 400 13 268 12 884 12 566 12 252 11 527 10 817 10 117
517 41 401—41 500 13309 12929 12610 12296 11570 10858 10 159
518 41 501—41 600 13349 12973 12655 12339 11613 10900 10200
519 41 601-——41700 13390 13017 12698 12383 11655 10943 10241
520 41 701-—41800 13431 13062 12742 : 12427 11698 10985 10283
521 41 801--41 900 13471 13 106 12786 12471 11741 11027 10324
522 41 901—-42000 13512 13 147 12830 12515 11785 11.069 10366

523 42 001—42 100 13553 13 187 12874 12558 11828 11 111 10407 _
524 42 101—42 200 13593 13228 12919 12602 11870 11154 10448
525 42 201—-42300 13634 13268 12963 12647 11913 11196 10490
526 42 301—42 400 13675 13309 13.007 12690 11957 11239 10531
527 42 401-——-42500 13716 13349 13052 12734 12000 11281 10573
528 42 501-—42600 13756 13390 13096 12778 12043 11323 10615
529 42 601—42 700 13797 13431 13 139 12822 12087 11366 10657
530 42 701—-42800 13838 13471 13179 _ 12866 12 130 11408 10699
531 42. 801-—42 900 13 879 13 512 13 220 12 910 12 173 11 451 10 740
532 42 301—43 000 13920 13553 13260 12955 12217 11493 10782

533 43 001—-43100 13961 13593 13301 12999 12260 11537 10825
534 43 101—43200 14002 13634 13341 13044 12304 11580 10866
535 43 201—43 300 14043 13675 13382 13088 12347 11623 10908
536 43 301—43 400 14083 13716 13423 13131 12391 11665 10951
537 43 401—43 500 14 124 13756 13463 13171 12435 11708 10992
538 43 501—43 600 14 165 13797 13504 13212 12479 11751 11034
539 43 601—43 700 14206 13838 13545 13252 12523 11794 11.077
540 43 701—43 800 14247 13879 13585 13293 12566 11838 11119
541 43 801—43 900 14 289 13 920 13 626 13 333 12 610 11 880 11 162
542 43901-—44000 14330 13961 13667 13374 12655 11923 11204

543 44001—44 100 14371 14002 13708 13414 12698 11966 11247
544 44 101-—44200 14412 14043 13748 13455 12742 12010 11288
545 44 201——44300 14 453 14 083 13 789 13 496 12 786 12.053 11 331
546 44 301 —44 400 14 494 14 124 13 830 13 536 12 830 12 096 11373
547 44 AU1—44 500 14535 14 165 13871 13577 12874 12 140 11416
548 44 501—44 600 14576 14206 13912 13618 12919 12 183 11459
549 44 601—44 700 14618 14247 13953 13659 12963 12227 11501
550 44 701-—44 800° 14 659 14 289 13 993 13 699 13 007 12 270 11 544
551 44 801—44 900 14700 14330 14.034 13740 -13 052 12314 11588
552 44 901—45 000 14741 14371 14075 13781 13096 12357 11631

553 45 001—45 100 14783 14412 14 116 13822 13 139 12401 11673
554 45 101—45 200 14824 14453 14 157 13863 13 179 12445 11715
555 45 201-——45300 14 865 14 494 14 198 13 903 13 220 12 489 11 759
556 45 301—45 400 14907 14535 14239 13944 13260 12532 11802
557 45401-—-45500 14948 14576 14280 13985 13301 12576 11846
558 45 501-—45600 14989 14618 14321 14026 13341 12620 11888
559 45 601—45 700 15031 14659 14362 14067 13382 12664 11931
560 45 701-—45800 15072 14700 14404 14 108 13423 12708 11974
561 45 801—-45900 15113 14741 14445 14 149 13463 12752 12018
562 45 901—46 000 15 155 14783 14486 14 190 13504 12797 12061

563 46 001—46 100 15 196 14824 14527 14231 13545 12840 12104
564 46 101-456200 15238 14865 14568 14272 13585 12884 12 148
565 46 201—46 300 15279 14907 14609 14313 13626 21929 12191
566 46 301--46 400 15321 14948 14651 14354 13667 12973 12235
567 46 40146 500 15362 14989 14692 14395 13708 13017 12278
568 46 501-—46600 15404 15031 14733 14436 13748 13062 12322
5369 46 601—46 700 15446 15072 14774 14478 13789 13 106 12365



402 Bundesgesetzblatt,Jahrgang 1954,TeilI

Die Einkommensteuer beträgtin
Steuerklasse Ill

vid. Einkommen Steuer. euer. bei Kinderermäßigungfür
I I i 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder | Kinder | Kinder | Kinder weitere
DM DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

von—bis
570 46 701—46 800 15487 15 113 14816 14519 13830 13 147 12409 FürjedesweitereKind,571 46801—46900 15529 15155 14857°°14560 13871 13187 12453higenKinderermäßigung
572 46901—47000 15570 15196 14898 14601 13912 13228 12497 zustehtoder gewährt

men60DMabzuziehen.573 47 001—47 100 15612 15238 14940 14642 13953 13268 12540 .
574 47101—47200 15.654 15279 14981 14684 13993 13309 12584 DerSteuerbetmustehn
575 47201—47300 15695 15321 15022 14725 14034 13349 12628 P \
376 47301—47400 15737 15362 15064 14766 14075 13390 12672
577 47 401—47 500 15779 15404 15 105 14807 14 116 13431 12716
578 47 501—47 600 15820 15446 15 147 14849 14 157 13471 12760
579 47601—47700 15862 15487 15188 14890 14198 13512 12805
580 47 701—47 800 15904 15529 15230 14931 14239 13553 12848
58l 47801—47900 15946 15570 15271 14973 14280 13593 12892
582 47 901—48 000 15988 15612 15312 15014 14321 13634 12937

583 48001—48100 16029 15654 15354 15055 14362 13675 12981
584 48 101—48 200 16071 15695 15396 15097 14404 13716 13026
585 48201—48300 16113 15737 15437 15138 14445 13756 13070
586 48301—48400 16155 15779 15479 15180 14486 13797 13114
587 48401—48500 16197 15820 15520 15221 14527 13838 13155
588 48.501—48600 16239 15862 15562 15263 14568 13879 13195
589 48601—48700 16281 15904 15604 15304 14609 13920 13236
590 48701—48800 16323 15946 15645 15346 14651 13961 13276
591 48801—48900 16365 15988 15687 15387 14692 14002 13317
592 48 901—49 000 164097 16029 15729 15429 14733 14043 13358

593 49001—49100 16449 16071 15770. 15470 14774 14083 13398
594 49101—49200 16491 16113 15812 15512 14816 14124 13439
595 49201—49300 16533 16155 15854 15554 14857 14165 13480
596 49301—-49400 16575 16197 15896 15595 14898 14206 13520
597 49401—-49500 16617 16239 15937 15637 14940 14247 13561
598 49501—49600 16659 16281 15979 15679 14981 14289 13602
599 49601—49700 16701 16323 16021 15720 15022 14330 13642
600 49701—49800 16743 16365 16063 15762 15064 14371 13683
601 49801—49900 16785 16407 16105 15804 15105 14412 13724
602 49 901—50 000 16827 16449 16 147 15846 15 147 14453 13765

603 50001—-50100 16869 16491 16 188 15887 15 188 14494 13805
604 50101—50200 16912 16533 16230 15929 15230 14535 13846
605 50201—50300 16954 16575 16272 15971 15271 14576 13887
606 50301—50400 16996 16617 16314 16013 15312 14618 13928
607 50 401-—50500 17038 16659 16356 16055 15354 14659 13969
608 50 501—50 600 1708 16701 16398 16095 15396 14700 14010
609 50601—-50700 17123 16743 16440 16138 15.437 14741 14051
610 50701—50800 17165 16785 16482 16180 15479 14783 14092
611 50 801—-50900 17207 16827 16524 16222 15520 14824 14 133
612 50 901—51 000 17250 16869 16566 16264 15562 14865 14 174

613 51 001—51 100 17292 16912 16608 16306 15604 14907 14215
614 51 101—51 200 17334 16954 16650 16348 15645 14948 14256
615 51201—51300 17377 16996 16693 16390 15687 14989 14297
616 51 301—51 400 17.419 17038 16735 16432 15729 15031 14338
617 51 401—51 500 17462 17081 16777 16474 15770 15072 14379
618 51501—51600 17504 17123 16819 16516 15812 15113 14420
619 51 601—51 700 17546 17165 16861 16558 15854 15155 14 461
620 51701—51800 17589 17207 16903 16600 15896 15196 14502
621 - 51 801—51 900 17631 17250 16945 16642 15937 15238 14543
622 51901—52000 17674 17292 16988 16684 15979 15279 14585

623 52001—52100 17716 17334 17.030 16726 16021 15321 14626
624 52 101—52 200 17759 17377 17072 16768 16063 15362 14667
625 52 201—52 300 17801 17419 17 114 16810 16 105 15404 14708
626 52 301—52 400 17844 17462 17 157 16853 16 147 15446 14750
627 52 401—52 500 17887 17504 17 199 16895 16 188 15487 14791
628 52 501—52 600 17929 17546 17241 16937 16230 15529 14832
629 52 601-——52700 17972 17589 17284 16979 16272 15570 14873
630 52701—52800 18014 17631 17326 17021 16314 15612 14915
631 52801—52900 18057 17674 17368 17064 16356 15654 14956
632 52901—53000 18100 17716 17411 17106 16398 15695 14998
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Die Einkommensteuer beträgtin
Steuerklasse Ill

nid. Einkommen Steuer euer bei Kinderermäßigung für
: I I 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder | Kinder | Kinder | Kinder |° weitere
0. DM DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

von—bis |
633 53 001—53 100 18 142 17759 17453 17148 16440 15737 15039 Für jedesweitereKind,634 53101——53200 18185 17801 1746 17191 16482 15779 15080 hnenKeinderemaßlaung
635 53 201—53 300 18228 17844 17538 17233 16524 15820 15122 zusteht oder gewährt
636 53 301—53 400 18270 17887 17580 17275 16566 15862 15 163 wird, sindvomEinkom-637 53401—53500 18313 17929 17623 17318 16608 15904 15205 men1680DMabzuziehen.
638 53 501-—-53 600 18 356 17 972 17 665 17 360 16 650 15 946 15 246 Der Steuerbetragistdann
639 53 601-—53700 18399 18014 17708 17402 16693 15988 15288 in Spalte9 abzulesen.
640 53 701—53 800 18441 18057 17750 17445 16735 16029 15329
641 53 801—53 900 18484 18 100 17793 17487 16777 16071 15371
642 53 901—54 000 18527 18 142 - 17835 17529 16819 16 113 15412

643 54 001—54100 . 18570 18 185 17878 17572 16861 16 155 15454
644 54 101——-54200 18613 18228 17921 17614 16903 16 197 15495
645 54 201—54 300 18656 18270 17963 17657 16945 16239 15537
646 54 301—54 400 18698 18313 18006 17699 16988 16281 15579
647 54 401-—54500 18741 18356 18048 17742 17.030 16323 15620
648 54 501—54 600 18784 18399 18091 17784 17072 16365 15662
649 54 601—54 700 18827 18441 18 134 17827 17 114 16407 15704
650 54 701—54 800 18870 18484 18 176 17870 17 157 16449 15745
651 54 801—54 900 18913 18527 18219 17912 17 199 16491 15787
652 54 901—55 000 18956 18570 18262 17955 17241 16533 15829

653 55 001—-55100 18999 18613 18305 17997 17284 16575 15871
654 55 101—55200 19042 18656 18347 18040 17326 16617 15912
655 55 201—55 300 19085 18698 18390 18083 17368 16659 15954
656 55 301—55 400 19 128 18741 18433 18125 17411 16701 15996
657 55 401—55 500 19 171 18784 18476 18 168 17453 16743 16038
658 55 501—55 600 19214 18827 18518 18211 17496 16785 16080
659 55 601—55 700 19257 18870 18561 18253 17538 16827 16 121
660 55 701—55 800 19300 18913 18604 18296 17580 16869 16 163
661 55 801—55 900 19343 18956 18647 18339 17623 16912 16205
662 55 901—-56000 19386 18999 18690 18382 17665 16954 16247

663 56001—56100 : 19430 19042 18733 18424 17708 16996 16289
664 56 101—56200 19473 19085 18776 18467 17750 17038 16331
665 56 201-—-56300 19516 19 128 18819 18510 17793 17081 16373
666 56 301—56 400 19559 19171 18861 18553 17835 17123 16415
667 56 401--56 500 19602 19214 18904 18596 17878 17 165 16457
668 56 501—56 600 19645 19257 18947 18638 17921 17207 16499
669 56 601—56 700 19689 19300 18990 18681 17963 17250 16541
670 56 701—-56800 19732 19343 19033 18724 18006 17292 16583
671 56 801-—-56900 19775 19386 19076 18767 18048 17334 16625
672 56 901—57 000 19818 19430 19 119 18810 18091 17377 16667

673 57 001—57 100 19862 19473 19162 18853 18 134 17419 16709
674 57 101-——-57200 19905 19516 19206 18896 18 176 17462 16751
675 57 201—57 300 19948 19559 19249 18939 18219 17504 16794
676 57 301—-57400 19992 19602 19292 18982 18262 17546 16836
677 57 401—57 500 20 035 19645 19335 19025 18305 17589 16878
678 57 501—57 600 20.078 19689 19378 19068 18347 17631 16920
679 57 601—57 700 20 122 19732 19421 ı9 111 18390 17674 16962
680 57 701—57 800 20 165 19775 19464 19 154 18433 17716 17005
681 57 801—57 900 20 209 19818 19507 19 197 18476. 17759 17047
682 57901—58 000 20 252 19862 19550 19240 18518 17801 17089

683 58 001—58 100 20 295 19905 19594 19283 18561 17844 17131
684 58 101—58200 20339 19948 19637 19326 18604 17887 17 174
685 58 201-—-58300 20 382 19992 19680 19369 18647 17929 17216
686 58 301—58 400 20 426 20 035 19723 19412 18690 17972 17258
687 58 401—58 500 20 469 20 078 19767 19456 18733 18014 17301
688 58 501—58 600 20 513 20 122 19810 19499 18776 18057 17343
689 58 601—58 700 20 556 20 165 19853 19542 18819 18 100 17385
690 58 701—58 800 20 600 20 209 19896 19585 . 18861 18 142 17428
691 58 801—-58900 20 643 20 252 19940 19628 18904 18 185 17470
692 58 901—59 000 20 687 20 295 19983 19671 18947 18228 17513

693 59 001—59 100 20 731 20 339 20 026 19715 18990 18270 17555
694 59 101—59200 20774 20 382 20 070 19758 19033 18313 17597
695 59201--59300 20818 20426 20113 19801 19076 18356 17640
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na Einkommen Sieuer- euer bei Kinderermäßigung für
I II 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere
nd....DM DM DM DM | DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
von—bis

696 5930159 400 20861 20469 20156 19844 19119 18399 17682 FürjedesweitereKind,697 59401—59500 20905 20513 20200 19888 19162 18441 177205VacnKingerermäklgung
698 59501-—59600 20949 20556 20243 19931 19206 .18484 17767 zustehtodergewährt
699 59601—59700 20992 20600 202° 19974 19249 1852717810 wird,sindvomFinkom700 59701—59800 21.036 20643 20330 20018 19292 18570 17853 "m anzuziehen.
701 59801—59900 21.080 20687 20374 20061 19335 18613 17895 DerSteuerbetragistdann
702 59901--60000 21123 20731 20417 20104 19378 18656 17938 inSpalte9abzulesen.
703 60001—60100 21167 20774 20461 20148 19421 18698 17980
704 60101-—60200 21211 20818 20504 20191 19464 18741 18023
705 60201—-60300 21255 20861 20548 20235 19507 18784 18066
706 6030160 400 21298 20905 20591 20278 19550 18827_ 18108
707 60401-—60500 21342 20949 20635 20321 19594 18870 18151
708 6050160 600 21386 20992 20678 20365 19637_ 18913 18194
709 60601—-60700 21430 21036 20722 20.408 19680 18956 18236
710 60701—60800 21474 21.080 20765 20452 19723 18999 18279
711 60801—60900 21517 21123 20809 20495 19767 19042 18322
712 60901—61000 21561 21167 20853 20539 19810 19085 18364
713 6100161 100 21605 21211 20896 20582 19853 19128 18407
714 61101—61200 21649 21255 20940 20626 19896 19171 18450
715 61201-—61300 21693 21298 20984 20670 19940 19214 18493
716 61301—-61400 21737 21342 21027 20713 19983 19257 18536
717 61401—-61500 21781 21386 21071 20757 20026 19300 18578
718 61501—61600 21825 21430 21115 20800 20070 19343 18621
719 61601—61700 21869 21474 21158 2084 20113 19386 18664
720 61701—61800 21912 21517 21202 20888 20156 19430 18707
721 61801—61900 21956 21561 21246 20931 20200 19473 18750
722 61901—62000 22.000 21605 21290 20975 20243 19516 18793
723 62001—62100 22.044 21649 21333 21019 20287 19559 18836
724 62101—-62200 22.088 21693 21377_ 21062 20330 19602 18879
725 62201—-62300 22132 21737 21421 21106 20374 19645 18922
726 62301—62400 22177 21781 21465 21150 2047 19689 18965
727 62401—62500 22221 21825 21509 21193 20461 19732 19008
728 62501-—62600 22265 21869 21552 21237 20504 19775 19051
729° 62601—62700 22309 21912 21596 21281 20548 19818 19094
730 62701—62800 22353 21956 21640 21325 20591 19862 19137
731 62801—62900 22397 22.000 21684 21368 206355 19905 19180
732 62901—63000 22441 22044 21728 21412 20678 19948 19223
733 63001—63100 22485 22.088 21772 21456 20722 19992 19266
734 6310163 200 22529 22132 21816 2150 207655 20035 19309
735 63201—63300 22573 22177 21860 21544 208099 20078 19352
736 6330163 400 22.618 22221 21904 21588 20853 20122 19395
737 63401—63500 22662 22265 21988 21631 20896 20165 19438
738 63501—63600 22706 22.309 21992: 21675 2090 20209 19481
739 63601-—63700 22750 22353 22036 21719 2094 20252 19525
740 63701—-63800 22794 22397 22080 21763 21027 20295 19568
741 63801—63900 22839 22441 22124 21807 21071 20339 19611
742 63901—-64000 22883 22485 22168 21851 21115 20382 19654
743 64001-——64100 22927 22529 22212 21895 21158 20426 19697
744 64101—64200 22972 22573 22256 21939 21202 20469 19741
745 64201—64300 23016 22618 2230 21983 21246 20513 19784
746 64301—64400 23.060 22.662 2234 22097 21290 20556 19827
747 64401—64500 23104 22706 22388 22071 21333 20600 19870
748 64501—64600 23149 22750 224322 215 21377 20643 19914
749 6460164 700 23193 22794 22476 22159 21421 20687 19957
750 64701-—64800 23238 22839 22520 22208 214655 20731 20000
751 64801—64900 23282 22883 22565 22247 21509 20774 20044
752 64901-—65000 23326 22927 22609 22291 21552 20818 20087
753 65001-——65100 23371 22972 22653 22335 21596 20861 20130
754 65101—65200 23415 23016 22697 22379 21640 20905 20174
755 65201—65300 23460 23.060 22741 22423 21684 20949 20217
756 65301—-65400 23504 23104 22786 22467 21728 20992 20261
757 65401—-65500 23548 23149 22830 22512 21772 21036 20304
758 65501—65600 23593 23193 2287 22556 21816 21080 20348
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Die Einkommensteuer beträgtin
Steuerklasse III

Ka. Einkommen Steuer. Steuer bei Kinderermäßigung für
I I 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder | Kinder | Kinder | Kinder weitere
DM DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
von—bis

759 65 601—65700 23 637 23 238 22 918 22 600 21 860 21123 20 391 Für jedes weitereKind,
760 65701—65800 23682 23282 22963 2264 21904 21167 20434 LigenKinderermäßigung
761 65 801—65 900 23726 23 326 23 007 22 688 21 948 21 211 20478 zusteht oder gewährt762 65901—66000 23771 23371 23051 22733 21992221255 20521 wird,sindvomEinkom-
763 66001—66100 23815 23415 2306 Br 3 20 een
764 66101—66200 23860 23460 23140 22821 22080 21342 20609 "
765 66201—66300 23904 23504 23184 22865 22124 21386 20652
766 66301—66400 23949 23548 23229 22910 22168 21430 20696
767 66 401-—66500 23994 23 593 23 273 22 954 22 212 21 474 20 739
768 66501—66600 24038 23637 23317 22998 22256 21517 20783
769 66601—66700 24083 23682 23362 23042 22300 21561 20826
770 66701-—66800 24127 23726 23406 23087 22344 21605 20870
7A 66801—66900 24172 2377 23451 23131 22388 21649 20914
772 66901—67000 24217 23815 23495 23175 22432 21693 20957

773 67001—67100 24261 23860 23540 23220 22476 21737 21001
774 67101—67200 24306 23904 23584 23264 22520 21781 21045
775 67201—67300 24351 23949 23628 23309 22565 21825 21088
776 67301—67400 24395 23994 23673 23353 22609 21869 21132
777 6740167 500 24A440 24038 23717 23397 22653 21912 21176
778 67501—67600 24485 24083 23762 23442 22697 21956 21220
779 67601-—67700 24530 24127 23806 23486 22741 22000 21263
780 67701-—67800 24574 24172 23851 23531 22786 22044 21307
781 67801—67900 24619 24217 23896 23575 22830 22088 21351
782 67901—68000 24664 24261 23940 23620 22874 22132 21395
783 68001—68100 24709 24306 23985 23664 22918 22177 21438
784 68101—68200 24754 24351 24029 23709 22963 22221 21482
785 68201—68300 24798 24395 24074 23753 23007 22265 21526
786 68301—68400 24843 24440 24119 23798 23051 22309 21570
787 68 401—68 500 24888 24 485 24 163 23 842 23096 22 353 21614
788 68501—68600 24933 24530 24208 23887 23140 22397 21658

- 789 68 601—68 700 24978 24 574 24 252 23 931 23 184 22 441 21702
790 68701—68800 25023 24619 24297 23976 23229 22485 21746
79 68801—68900 25067 24664 24342 24020 23273 22529 21789
792 68901—69000 25112 24709 24386 24065 23317 22573 21833
793 69001—69100 25157 24754 24431 24110 23362 22618 21877
794 69101—69200 25202 24798 24476 24154 23406 22662 21921
795 69201—69300 25247 24843 24521 24199 23451 22706 21965
796 69301—69400 25292 24888 24565 24244 23495 22750 22.009
797 69401—69500 25337 24933 24610 24288 23540 22794 22.053
798 69501—69600 25382 24978 24655 24333 23584 22839 22.097
799 69601—69700 25427 25023 24700 24378 23628 22883 22141
800 69701-—69800 25472 25067 24745 24422 23673 22927 22185
801 69801—69900 25517 25112 24789 24467 23717 22972 22229
802 69901—70 000 25562 25157 24834 24512 23762 23016 22273
803 70 001—70 100 25 607 25 202 24 879 24 556 23 806 23 060 22 318
804 70101-—70200 25652 25247 24924 24601 23851 23104 22362
805 70201—70300 25697 25292 24969 24646 23896 23149 22406
806 70301—70400 25742 25337 25014 24691 23940 23193 22450
807 70401—70500 25787 25382 25058 24736 23985 23238 22494
808 70501—70600 25832 25427 25103 24780 24029 23282 22538
809 70601—-70700 25877 25472 25148 24825 24074 23326 22582
810 70701—70800 25923 25517 25193 24870 24119 23371 22626
811 70801—70900 25968 25562 25238 24915 24163 23415 22671
812 70901—-71000 26013 25607 25283 24960 24208 23460 22715

813 71001—71 100 26058 25652 25328 25005 24252 23504 22759
814 71 10171 200 26 103 25 697 25 373 25 049 24 297 23 548 22 803
815 71201—71300 26148 25742 25418 25094 24342 23593 22848
816 71301—71400 26193 25787 25463 25139 24386 23637 22892
817 71401—71500 26239 25832 25508 25184 24431 23682 22936
818 71501—71600 26284 25877 25553 25229 24476 23726 22980
819 71 601—71 700 26 329 25 923 25 598 25 274 24 521 23771 ° 23025
820 71701—71800 26374 25968 25643 25319 24565 23815 23069
821 71 801—71 900 26 420 26 013 25 688 25 364 24 610 23 860 23 113
822 71 901—72 000 26 465 26058 25 733 25 409 24 655 23 904 23 158
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ui. Einkommen Steuer. Sreuer- bei Kinderermäßigungfür _
I u 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder | Kinder | Kinder | Kinder weitere
_ DM... |._DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
von—bis

823 72001—72100 26510 26103 25778 25454 24700 23949 23202 FürjedesweitereKind,824 72101—72200 26555 26148 25823 25499 24745 23994 23246 a manlgung
825 72201—72300 26601 26193 25868 25544 24789 24038 23291 zustehtodergewährt
826 72301-—72400 26646 26239 25913 25589 24834 24083 23335 a en.
827 72.401—72500 26691 26284 25959 25634 24879 24127 23380
828 72501—72600 26737 26329 26004 25679 24924 24172 23424 DerSteuerbetragistdann
829 72601—72700 26782 26374 26049 25724 24969 24217 23468 inSpalte9abzulesen.
830 72701—-72800 26827 26420 25094 25769 25014 24261 23513
831 72801—72900 26873 26465 26139 25814 25058 24306 23557
832 72901—73000 26918 26510 26184 25859 25103 24351 23602
833 73001—73100 26963 26555 26230 25904 25148 24395 23646
834 73101—73200 27009 26601 26275 25950 25193 24440 23691
835 73201—73300 27054 26646 26320 25995 25238 24485 23735
836 73301—73400 27100 26691 26365 26040 25283 24530 23780
837 73401—73500 27145 26737 26411 26085 25328 24574 23824
838 73501-——73600° 27191 26782 26456 26130 25373 24619 23869
839 73601—73700 27236 26827 26501 26175 25418 24664 23913
840 7370173 800 27282 26873 26546 26221 25463 24709 23958
841 73801—73900 27327 26918 26592 26266 25508 24754 24003
842 73901—74000 27372 26963 26637 26311 25553 24798 24047
843 74001—74100 27418 27009 26682 26356 25598 24843 24092
844 74101—74200 27464 27054 26728 26401 25643 24888 24136
845 74201—74300 27509 27100 26773 26447 25688 24933 24181
846 74301—74400 27555 27145 26818 26492 25733 24978 24226
847 74401—74500 27600 27191 26864 26537 25778 25023 24270
848 74501—74600 27646 27236 26909 26583 25823 25067_ 24315
849 74601—74700 27691 27282 26954 26628 25868 25112 24360
850 74701—74800 27737 27327 27000 26673 25913 25157 24404
851 74801—74900 27782 27372 27045 26718 25959 25202 24449
852 74901—75000 27828 27418 27091 26764 26004 25247 24494
853 75001—75100 27874 27464 27136 26809 26049 25292 24539
854 75101—75200 27919 27509 27182 26855 2609 25337 24583
855 75201—75300 27965 27555 27227 26900 26139 25382. 24628
856 75301—75400 28011 27600 27272 26945 26184 25427 24673
857 75401—75500 28056 27646 27318 26991 26230 25472 ' 24718
858 75501—75600 28102 27691 27363 27036 26275 25517_ 24762
859 75601—75700 28148 27737 27409 27082 26320 25562 24807
860 75701—75800 28193 27782 2745A 27127 26365 25607 24852
861 75801—75900 28239 27828 27500 27172 26411 25652 24897
862 75901—76000 28285 27874 27545 27218 26456 25697 24942

863 76001—76100 28330 27919 27591- 27263 26501 25742 24987
864 76101—76200 28376 27965 27637 27309 26546 25787 25031
865 76201—76300 28422 28011 27682 27354 26592 25832 25076
866 76301—76400 28468 28056 27728 27400 26637 25877 25121
867 76401—76500 28513 28102 27773 27445 26682 25923 25166
868 76501—76600 28559 28148 27819 27491 26728 25968 25211
869 76601—76700 28605 28193 27865 27536 26773 26013 25256
870 76701—76800 28651 28239 27910 27582 26818 26058 25301
871 76801—76900 28697 28285 27956 27627 26864 26103 25346
872 76901—77000 28743 28330 28001 27673 26909 26148 25391
873 77001—-77100 28788 28376 28047 27719 26954 26193 25436
874 77101—77200 28834 28422 28093 27764 27000 26239 25481
875 77201—-77300 28880 28468 28138 27810 27045 26284 25526
876 77301—77400 28926 28513 28184 27855 27091 26329 25571
877 77401—77500 28972 28559 28230 27901 27136 26374 25616
878 77501—77600 29018 28605 28276 27947 27182 26420 25661
879 77601—77700 29064 28651 28321 27992 27227 26465 25706
880 77701—77800 29110 28697 28367 28038 272722 26510 25751
881 77801—77900 29156 28743 28413 28084 27318 26555 25796
882 77901——78000 29201 28788 28459 28129 27363 26601 25841
883 78001—78100 29247 28834 28504 28175 27409 26646 25886
834 78101—78200 29293 28880 28550 28221 27454 26691 25932
885 78201—78300 29339 28926 28596 28266 27500 26737 25977
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Die Einkommensteuer beträgtin
Steuerklasse Il

Lid. Einkommen Servarle Steuer bei Kinderermäßigungfür
I 11 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder | Kinder | Kinder | Kinder weitereDM DM DM DM DM DM DM DM Kind
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

von—bis
886 78301—78400 29385 - 28972 28642 28312 27545 26782 26022 FürjedesweitereKind,887 78401—78500 29431 29018 28688 28358 ars aa 3 a eng
888 78501—78600 29477 29064 28733 28404 27637 26873 26112 zustehtodergewährt889 78601—78700 29523 29110 28779 28449 27686226918 26157 wird.sindvomEinkom-890 78701—78800 29569 29156 28825 28495 27728 2693 26203 nen1680DMabzuziehen.
891 78801—78900 29615 29201 28871 28541 27773 27009 26248 DerSteuerbetragistdann
892 78901—79000 29661 29247 28917 28587 27819 27054 26293 inSpalte9abzulesen.
893 79001—79100 29708 29293 28963 28633 27865 27100 26338
894 79101—79200 29754 29339 29009 28678 27910 27145 26383895 79201—79300 29800 29385 29054 28724 27956 27191 26429896 79301—79400 29846 29431 29100 28770 28001 27236 26474897 79401—79500 29892 29477 29146 28816 28047°°27282 26519
898 79501—79600 29938 29523 29192 28862 28093 27327 26564899 79601—-79700 29984 29569 29238 28908 28138 27372 26610900 79701—79800 30.030 29615 29284 28953 28184 27418 26655
901 79801—79900 30076 29661 2933302899 28230 27464 26700902 79901—80000 30122 29708 29376 29045 28276 27509 26746
903 80001—80100 30169 29754 29422 29091 28321127555 2679904 80101—80200 30215 29800 29468 29137 28367 27600 26836
905 80201-——80300 30261 29846 29514 29183 28413 27646 26882906 80301—80400 30307 29892 29560 29229 28459 27691 26927907 80401—80500 30353 29938 29606 29275 28504 27737 26973
908 80501—80600 30400 29984 29652 29321 28550 27782 27018909 80601—80700 30446 30030 29698 29367 28596 27828 27063910 80701—80800 30492 30076 29744 29413 28642 27874 27109
911 80801—80900 30538 30122 29790 29459 28688 27919 27154912 80901—81000 30585 30169 29836 29505 28733 27965 27200
913 81001—81100 30631 30215 29883 29551 28779 28011 27245914 81101—81200 30677 30261 29929 29597 28825 28056 27291
915 81201—81300 30723 30307 29975 29643 28871 28102 27336
916 81301—81400 30770 30353 30021 29689 28917_ 28148 27382
917 81401—81500 30816 30400 30067 29735 28963 28193 27427918 8150181600 30862 30446 30113 29781 29009 28239 27473
919 81601—81700 30909 30492 30159 29827 29054 28285 27518920 81701—81800 30955 30538 30206 29873 29100 28330 27564921 8180181900 31001 30585 30252 29920 29146 28376 27609922 81901—82000 31048 30631 30298 29966 29192 28422 27655
923 82001—82100 31094 30677 30344 30012 29238 28468 27700
924 8210182200 31141 30723 30390 30058 29284 28513 27746925 82201—82300 31187 30770 30437 30104 29330 28559 27792
926 82301—82400 31233 30816 30483 30150 29376 28605 27837927 82401—82500 31280 30862 30529 30196 29422 28651 27883
928 82501—82600 31326 30909 30575 30243 29468 28697 27928
929 82601—82700 31373 30955 30622 30289 29514 28743 27974930 82701—82800 31419 31001 30668 30335 29560 28788 28020931 82801—82900 31466 31048 30714 30381 29606 28834 28065
932 82901—83000 31512 31094 30761 30427 29652 28880 28111
933 83001—83100 31559 31141 30807 30474 29698 28926 28157
934 83101—83200 31605 31187 30853 30520 29744 28972 28202935 83201—83300 31652 31233 30899 30566 29790 29018 28248
936 83301—83400 31698 31280 30946 30612 29836 29064 28294937 83401—83500 31745 31326 30992 30659 29883 29110 28340938 83501—83600 31791 31373 31039 30705 29929 29156 28385
939 83601—83700 31838 31419 31085530751 2995 29201 28431940 83701—83800 31884 31466 31131 30798 30021 29247 28477
94 83801—83900 31931 31512 31178 3084 30067 29293 28523
942 83901—84000 31977 31559 31224 30890 30113 29339 28568
943 84001-—84100 32024 31605 31271 30937 30159 29385 28614
944 84101—84200 32070 31652 31317 30983 30206629431 28660945 84201—84300 32117 31698 31363 310293 30252 29477 28706946 84301—84400 32164 31745 31410 31076 30298. 29523 28752947 84401—84500 32210 31791 31456 31122 30344 29569. 28798948 84501—84600 32257 31838 31503 31168 30390 29615 28843
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Die Einkommensteuer beträgtin
Steuerklasse Il

Lfd, Einkommen Steuer- Steuer- bei KinderermäßigungfürNr. klasse klasse
I II 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder | Kinder | Kinder | Kinder weitere
_ DM DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
von-—bis

949 84601—84700 32304 31884 31549 31215 30437 29661 28889 FürjedesweitereKind,
950 84701—84800 32350 31931 31596 31261 30483 29708 28935 yigenKinderermäßigung
951 84801—84900 32397 31977 31642 31308 30529 29754 28981 zustehtoder gewährt
952 84901—85000 32444 32024 31689 31354 30575 29800 29027 wird,a en
953 85 001—-85100 32 490 32 070 31 735 31 401 30 622 29 846 29 073 DerSteuerbetragistdann
954 85101—-85200 32537 32117 31782 31447 30668 29892 29119 inSpalte9abzulesen.
955 85201—85300 32584 32164 31828 31494 30714 29938 29165
956 85 301—85 400 32 630 32 210 31 875 31540 30 761 29 984 29 211
357 35401-——85500 32677 32257 31921 31586 30807 30030 29257
958 85501—85600 32724 32304 31968 31633 30853 30076 29303
959 85601---85700 32771 32350 32015 31679 30899 30122 ° 29348
9650 85701—85800 32817 32397 32061 31726 30946 30169 29394
961 85801—85900 32864 32444 32108 31773 30992 30215 29441
962 85901—86000 32911 32490 32154 31819 31.039 30261 29487
963 86001—86100 32958 32537 32201 31865 31085 30307 29533
964 86101—-86200 33004 32584 32248 31912 31131 30353 29579
965 86201—86300 33051 32630 32294 31959 31178 30400 29625
966 86301—86400 33098 32677 32341 32005 31224 30446 29671
967 86401-—86500 33145 32724 32388 32052 31271 30492 29717
968 86501—86600 33192 32771 32434 32098 31317 30538 29763
969 86601—86700 33239 32817 32481 32145 31363 30585 29809
979 86701—86800 33285 32864 32528 32192 31410 30631 29855
971 86801---86900 33332 32911 32574 32238 31456 30677 29901
972 86901—87000 33379 32958 32621 32285 31503 30723 29947
973 87001—87100 33426 33004 32668 32332 31549 30770 29993
974 87101—-87200 33473 33051 32715 32373 31596 30816 30039
975 87201—87300 33520 33098 32761 32425 31642 30862 30086
976 87301-—-87400 33567 33145 32808 32472 31689 30909 30132
977 87401—87500 33614 33192 32855 32518 31735 30955 30178
978 87501—87600 33661 33239 32901 32565 31'782 31001 30224
979 87601—87700 33707 33285 32948 32612 31828 31048 30270
980 87701—87800 33754 33332 32995 32658 31875 31094 30317
98i 87801—87900 33801 33379 33042 32705 31921 31141 30363
982 87901—88000 33848 33426 33089 32752 31968 31187 30409
983 88001—88100 33895 33473 33136 32799 32015 31233 30455
984 88101---88200 33942 33520 33182 32845 32061 31280 30501
985 88201—88300 33989 33567 33229 32892 32108 31326 30548
986 88301—88400 34.036 33614 33276 32939 32154 31373 30594
987 88401—88500 34083 33661 33323 329386 32201 31419 30640
988 88501—88600 34130 33707 33370 33033 32248 31466 30686
989 88 601—88 700 34 177 33 754 33 417 33 079 32 294 31512 30 733
998 88701—88800 34224 33801 33463 33125 32341 31559 30779
93 88801—88900 34272 33848 33510 33173 32388 31605 30825
992 88901—89000 34319 33895 33557 33220 32434 31652 30872

993 89001—-89100 34366 33942 33604 33267 32481 31698 30918
994 89101—89200 34413 33989 33651 33314 32528 31745 30964
995 89201—89300 34460 34036 "33 698 33360 32574 31791 31011
996 89301—89400 34507 34083 33745 33407 32621 31838 31057
997 89401-—89500 34554 34130 33792 33454 32668 31884 31104
998 89501—89600 34601 34177 33839 33501 32715 31931 31150
999 89601-—89700 34648 34224 33886 33548 32761 31.977 31196
1000 89701-—89800 . 34 695 34 272 33 933 33 595 32 803 32 024 31 243
1001 89801—89900 34743 34319 33980 33642 32855 32070 31289
1002 89901——-90000 34790 34366 34027 33689 32901 32117 31336

1003 90001—90100 34837 34413 34074 33736 32948 32164 31382
1004 90101—90200 34884 34460 34121 33783 32995 32210 31428
1005 90201—90300 34931 34507 34168 33830 33042 32257 31475
1006 90301—-90400 34979 34554 34215 33877 33089 32304 31521
1007 90401—90500 35026 34601 34262 33924 33136 32350 31568
1008 90501—90600 35073 34648 34309 33971 33182 32397 31614
1009 90 601—90 700 35 120 34 6095 34 356 34 018 33229 .32 444 31661
1010 90701—90800 35167 34743 34403 34065 33276 32490 31707
1011 90801—90900 35215 34790 34450 34112 33 323 32537 31754
1012 90901—91000 35262 34837 34498 34159 33370 32584 31800
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Die Einkommensteuer beträgtin
| Steuerklasse Ill

nd Einkommen Steseo Setmr bei Kinderermäßigungfür
I u 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere2.000h....DM DM DM DM DM DM DM DM Kind
1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10

von—bis
1013 9100191100 35309 34884 34545. 342066 33417 32630 31847 FürjedesweitereKind,1014 91101—91200 35356 34931 34592 34253 33468 32077731830 a knaeremangung
1015 91201—91300 35404 34979 31639 34300 33510 32724 31940 zustehtodergewann1016 91301--91400 35451 35026 34686 34347 33557 32771 31987 wird,sindvomEinkom-1017 91401—9150035.498 35.073 3473334394 3360043281732033MerRDMabmuziehen.
1018 91 501—91 600 35 546 35 120 34 780 34 441 33651 32 864 32.080 DerSteuerbetragistdenn1019 91601--91700 35593 35167 34827 34488 33698 32911 32126 inSpalte9abzulesen.1020 91701---91800 35640 35215 3A875 34535 33745 32958 32173
1021 91801-—-91900 35688 35262 34922 34582 33792 33004 322201022 91901—92000 35735 35309 34969 34629 33839 33051 32266

1023 92001—92100 35782 35356 35016 34677 33886 33098 32313
1024 92101---92200 35830 35404 35068 34724 33933 33145 323601025 9220192300 35877 35451 3511 34771 33980 33192 32406
1026 92301—92400 35924 35498 35158 34818 34027 33239 32453
1027 92401—92500 35972 35546 35206534865 34074 33285 325001028 92501—92600 36019 35593 35252234912 34121 33332 32546
1029 9260192700 36067 35640 35300 34960 34168 33379 325931030 9270192800 36114 35688 35347 35007 34215 33426 32640
1031 92801—-92900 36161 35735 35394 35054 34262 33473 32.686
1032 92901-—93000 36209 35782 35441 35101 34309 33520 32733

1033 93001—93100 36256 35830 35489 35148 34356 33567 327801034 93101—93200 36304 35877 35536 35196 34403 33614 328271035 9320193300 36351 35924 35583 35243 34450 33661 32873
1036 93301--93400 36399 35972 35631 35290 34498 33707 329201037 93401—93500 36446 36.019 35678 35337 34545 33754 329671038 93501-—93600 36494 36067 35725 35385 34592 33801 330141039 93601—93700 36541 36114 35773 35432 34639 33848 33061
1040 93701—93800 36589 36161 35820 35479 34686 33895 33107
1041 93801—93900 36636 36209 35868 35597 34733 33942 331541042 9390194000 36684 36256 35915 35574 34780 33989 33201

1043 94001-—94100 36731 36304 35962 35621 34827 34036 332481044 94101—94200 36779 36351 36010 35669 34875 34083. 332951045 94201-—94300 36826 36.399 36057°_35716 34922 34130 33342
1046 94301-—94400 36874 36446 36106535763 34969 34177 333891047 94401—94500 36922 36494 36152 35811 35016 34224 334351048 94501-—94600 36969 36541 36199 35858 35063 34272 33482
1049 94601—94700 37017 36589 36247 35905 35111 34319 335291050 94701—94800 37064 36636 36294 35953 35158 34366 335761051 94801—94900 37112 36684 36342 36000 35205 34413 33623
1052 94901-—95000 37160 36731 36389 36048 35252 34460 33670

1053 95001—95100 37207 36779 36437 36095 35300 34507 33717
1054 95101-—95200 37255 36826 36484 36142 35347 34554 337641055 95201—95300 37302 36874 36532 36190 35394 34601 33811
1056 95301---95400 37350 36922 36579 36237 35441 34648 338581057 95401—-95500 37398 36969 36627 36285 35489: 34695 33905
1058 95501--95600 37445 37017 36674 36332 35536 34743 33952
1059 95601---95700 37493 37064 36722 36380 35583 34790 339991060 95701—95800 37541 37112 36769 36427 35631: 34837 34046
1061 95801—95900 37589 37160 36817 364755 35678 34884 34093
1062 95901—96000 37636 37207 36864 36522 35725 34931 341409

1063 96001—96100 37684 37255 36912 36570 35773 34979 34187
1064 86101—-96200 37731 37302 36960 36617 35820 35026 342341065 9620196300 37779 37350 37007 36665 35868 35073 34281
1066 96301—-96400 37827 37398 3705 36712 35915 35120 343281067 96401—96500 37875 37445 37102 36760 35962 35167 343751068 96501-—96600 37922 37493 37150 36807 36010 35215 34422
1069 96601-—96700 37970 37541 37198 36855 36057 35262 34469
1070 9670196800 38018 37589 37245 3693 36105 35309 345161071 96801——96900 238.065 37636 37293 36950 36152 35356 34563
1072 96901—97000 38114 37684 37341 36998 35199 35404 34611
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Die Einkommensteuer beträgtin
Steuerklasse Il

I Einkommen Steuer Teuer bei Kinderermäßigungfür
I u 1 2 4 jedes

Kind Kinder | Kinder Kinder | Kinder weitere
DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 8 10
von—bis

1073 97 001—97 100 38 161 37 731 37388 37045 36247 35451 34 658 Für jedesweitereKind,1074 97101—97200 38209 37779 37436 37093 36294 35498 34705 a eremätaung
1075 97 201—97 300 38 257 37 827 37 484 37 141 36 342 35 546 34752 zusteht oder gewährt
1076 97 301—97 400 38 304 37 875 37 531 37 188 36389 35 593 34 799 wird, sindvomEinkom-1077 97401—97500 38353 37922 37579937236 36437 35640 34846 nen1680DMabzuziehen.
1078 97 501—97 600 38 400 37 970 37 627 37 283 36 484 35 688 34 894 DerSteuerbetragistdann
1079 97 601—97 700 38 449 38018 37 674 37331 36 532 35 735 34941 in Spalte9 abzulesen.
1080 97 701—97 800 38 496 38 065 37 722 37 379 36579 35782 34 988
1081 97 801—-97900 38 544 38 114 37770 37 426 36627 35830 35 035
1082 97 901—98 000 38 592 38 161 37 817 37 474 36674 35 877 35 082

1083 98 001—98 100 38 640 38 209 37 865 37 522 36722 35924 35 130
1084 98 101—98200 38 688 38 257 37 913 37 569 36769 35 972 35 177
1085 98 201—98 300 38 735 38304 37 960 37617 36817 36 019 35 224
1086 98 301—98 400 38 784 38 353 38 008 37 665 36864 36067 35 271
1087 98 401—98 500 38 831 38 400 38 056 37 712 36912 36 114 35319
1088 98 501—98 600 38 879 38 449 38 104 37 760 36960 36 161 35 366
1089 98 601—-98700 38 927 38 496 38 152 37 808 37007 36 209 35 413
1090 98 701-——98800 38 975 38 544 38199 37 855 37.055 36 256 35 460
1091 98 801—98 900 39 024 38 592 38 247 37 903 37102 36304 35 508
1092 98 901-—-99000 39 071 38640 38 295 37 951 37 150 36 351 35 555

1093 99 001—99 100 39 119 38 688 38 343 37 999 37 198 36 399 35 602
1094 99 101—99200 39 167 38 735 38 391 38 046 37 245 36 446 35650
1095 99 201—99 300 39 215 38 784 38 439 38 095 37 293 36 494 35 697
1096 99 301—99 400 39 263 38 831 38 487 38 142 37 341 36 541 35 744
1097 99 401—99 500 39 311 38879 38 534 38 190 37 388 36 589 35 792
1098 99 501—99 600 39 360 38927 38 582 38 238 37 436 36 636 35839
1099 99 601—99 700 39 407 38975 38 630 38 285 37 484 36684 35887
1100 99 701—-99800 39 455 39024 38 678 38 334 37 531 36 731 35934
1101 99 801—99 900 39 503 39071 38 726 38 381 37 579 36779 35 981
1102 99 901—100 060 39 551 39119 38 774 38 429 37 627 36 826 36029

Für Einkommen
von— bis beträgt die Einkommensteuerin der SteuerklasseI

DM DM DM DM

100001—105000
105001—110000
110001—115000
115001—120000
120001—125000
125001—130000
130001—135000
135001—140000
140001—145000
145001—150000
150001—155000
155001—160000
160001—165000
165001—170000
170001—175000
175001—180000
180001—185000
185001—190000

42013
44447
46901
49373
51863
54370
56892
59431
61985
64554
67137
69734
72343
74966
77601
80249
82908

48,68
49,08
49,44
49,80
50,14
50,44
50,78
51,08
51,38
51,66
51,94
52,18
52,46
52,70
52,96
53,18
53,42

v
n
”

n n a 105001
110001
115001
120001
125001
130001
135001
140001
145001
150001
155001
160061
165001
170001
175001
180001
185001

“
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Für Einkommen
von — bis beträgt die Einkommensteuer in der Steuerklasse I

DM DM DM DM
190001—195000 85579 zuzüglich 53,64 für jede weiteren vollen 100DM-Mark über 190001 r
195001—200000 88261 n 536 on n n Mn 1 „195 001 "
200001—205000 90954 " 5406 4 u n n n u 200001 "_205001—210000 93657 „ BE un „ „ „ " 205001 "
210001—215000 96371 n AB 5 m u " ri u 210001 "
215001-220000 99095 n AB Hm " u " „ „ 215001 "
220001—225000 101829 n 5486 5 " " " "000220001 "
225001-—230000 104572 n 506 "m " " " 5 "225 001 "
230001—-235000 107325 " 526 0 " " I " "230 001 "
235001—240000 110088 n 5542 "u " " " " "235 001 "
240001—245000 112859 n 5562 " " " " " "240 001 "
245001—250000 115640 n 5798 0 on " " " " "245 001 "
250001—255000 118429 " 592 070" " " " " "250.001 u
255001—260000 121225 n 5612 "7" " „ " " "255001 1
260001—265000 124031 n 56,28 "0" " " " " " 260001 "
265001—270000 126845 n 564 "7" " " " " "265 001 „
270001—275000 129667 . 5660 "on " " " " "270.001 u
275001—280000 132497 j 566 " " " " "275001 "
280001—285000 135335 n 5688 "7" " " " " "280 001 n
285001-290000 138179 n 57,06 "7" " " " " "285001 1
290001—295000 141032 . te " " " " "290 001 "
295001-300000 143892 n 57 " " " " "295001 n
300001—305000 146759 n te " " " " "300 001 "
305001—310000 149634 „ Ey Ve " " "oe 305001 n
310001—315000 152515 „ te " " " " "310001 n
315001—-320000 155403 " 7" " " " " ” 315001 "
320001—325000 158298 " 5802" " nl " "320 001 "
325001—330000 161199 n 1: " " ” " "325 001 "
330001—335000 164107 P 5" " " " " "330 001 „
335001—340000 167022 " 5842 " " " " " " "335001, "
340001-345000 169943 n 3" " " " " "340 001 "
345001—350000 172869 " But" " " " " "345 001 u350001-355000 175803 " Be” " " " " " 350001 "
355001—360000 178742 " 5892, " " " " "355 001 "360001—365000 181688 " 5902, \ \ \ " "360 001 n365001-370000 184639 n 5914, u . , " "365 001 n370001—375000 187596 " 592 0, n . " "370 001 n375001—380000 190558 » 59 n . . " " 375001 n
380001-385000 193527 " 59,48 "380 001 n
385001—390000 196501 " 5960" " " " " " "385001 u
:390001—395000 199481 " 0" " " " " " "390 001 1
395001—400000 202466 ” 92 te" " " " " "395001 n
400001—405000 205457 n 53990"7" " " " " "400 001 n
405001-410000 208452 „ 60,02" " " " " "405001 m
410001—415000 211453 „ 612 " " " " "410 001 "
415001—420000 214459 " te " " " "0" 415001 "
‘420001-425000 217471 " 632 "7" " " " " "420 001 "
425001—430000 220487 " Me " " " " "425 001 n
430001—435000 223509 ” 60,50" " " " " " "430 001 n
435001-440000 226534 ” 6064" " " " " " "435 001 "
440 001—445 000 229 566 " 60,72 r rm {2} „ Hr r rn 440 001 r

445001—450000 232602 " 602" " " " " " "445001 n
450001-455000 235643 " wa" " " " " "450 001 "
455001—460000 238689 " 6,00" " " " " "455 001 "
460001—465000 241739 " 61,08 "N" " " " " "460 001 "
465001—470000 244793 B (03Po ee " " " "465 001 "
470001—475000 247853 " st" " " " " " "470 001 "
475001—480000 250917 " 61" " " " " " "475 001 "
480001-—485000 253986 " 6" " " " " " "480 001 "
485001—490000 257059 " tt" " " " " "485 001 "
490001—495000 260136 " 61,6 "N" " " " ” "490 001 "
495001—500000 263217 " er" " " " " "495 001 "
500001—505000 266303 ” 61,82 "N" " " " " "500 001 "
505001—510000 269394 " et" " " " " "505 001 "
510001—515000 272488 ” 61,98" " " " " " "510 001 "
515001—520000 275587 ” 62,06" " " " " " "515001 "
520001—525000 278690 " 212 te " " " " "520.001 "
525001—530000 281796 ” 22" " " " " " "525001 "
530001—535000 284907 " 62,30 "0" " " " " "530 001 "
535001—540000 288022 " 62,38" " " " " " ", 535001 "
540001—545000 291141 n 6246 vn " " " " "540001 °
545001—-550000 294264 n 62,52 " 2 " " „ "545001 an
550001—555000 297390 " 6260 u m " " u" " 550.001 n
555001—-560000 300520 " 6270 5 u " n " " u 555001 n
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Für Einkommen
von — bis beträgt die Einkommensteuer in der Steuerklasse I

DM DM DM . DM
560001—565000 303655 zuzüglich 62,76 für jede weiteren vollen 100D-Mark über 560001 Einkommen
565001--570000 306793 , DA n n 1 n „565 001 n
570001—575000 309935 „ 22 u n n 1 1 „570001 u
575001—580000 313081 n 63,00 „ n n" n n n u 575001 r
580001—585000 316231 v 63,04 „ n rn n ri r ı 580001 "
585001—590 000 . 319383 u 63,14 „ n r n " 1" ı 585001 n
590001—595000 322540 n 63,20 u u B n u n „590 001 B
595 001—600000 325700 n 63,28 „ r n Pr 1 n » 595001 "
600001—605000 328864 u" 63,36 „ " Mi n er " „ 600001 n
605001—614 000 332032 u 63,45 " " 2 " 1 „ 605001 "
ab 614001 337742 " 550 u m " " " " „614001 ".
Bei Berechnung der Steuer sich ergebende Pfennig-Beträge bleiben unberücksichtigt.

Für die SteuerklassenII und III sind bei einem Einkommen ab 100001DM vor Anwendung der Tabelle ein
Freibetrag von 900 DM und für die Kinder, für die dem Steuerpflichtigen Kinderermäßigung zusteht oder ge-
währt wird, die folgenden Freibeträge abzuziehen:
Für das erste und zweite Kind je 720 DM.
Für das dritte und jedes weitere Kind je 1680 DM.
Auf das um diese Freibeträge gekürzte Einkommensind die Steuersätzefür die SteuerklasseI anzuwenden.Er-
gibt sich infolge des Abzugs der Freibeträge ein Betrag von weniger als 100001 DM, so ist die Einkommen-
steuer für diesen Betrag in Spalte 3 der Tabelle abzulesen.
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Anlage 2 (zu $39)

Lfd. Jahreslohn Steuer- Steuer- bei KinderermäßigungfürNr. klasse klasse N
I u 1 2 3. 4° 5 jedes

Kind Kinder | Kinder | Kinder | Kinder weitere
DM DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

von—bıs
1 1 837— 1 886,99 1 _ — _ —_ _ _ Für jedes weitere Kind,
2 1 887— 1 936,99 5 — — — — — tigen Kinderermäßigung

zusteht oder gewährt3 1037—1986.99 9 — — — — = meniioDMabzuzichen.
5 2037— 2 086.99 18 _ _ — _ —_ _ Der Steuerbetragistdann
6 2 087— 2136.99 22 _ _ _ _ _ _ in Spalte 9 abzulesen.
7 2137— 2186,99 27 _ —_ _ —_ — —_
8 2 187— 2.23699 32 _ — —_ — — -
g 2 237— 2 286.99 37 _ _ —_ — —_ -
10 2 287— 2336,99 43 —_ —_ — —_ —_ -
11 2 337— 2386.99 48 —_ — —_ —_ —_ -
12 2 387— 2436.99 53 _ — —_ — —_ -
13 2 437— 2486,99 59 _ — _ —_ —_ mi
14 2 487— 2536 99 65 — — _ _ —_ -
15 2 537— 2586.99 70 —_ — — _ _ —_
16 2587— 2636 99 76 —_ —_ —_ _ _ -
17 2637— 2686,99 8 — _ —_ _ — —_
18 2687— 2735,99 89 —_ —_ _ —_
19 2737— 2786 99 95 1 —_ _ —_ —_ -
20 2787— 2836.99 101 5 _ —_ _
21 2837— 2886.99 107 9 _ _ _ _ -
22 2 887— 2936,99 114 14 — — _ — -

23 2937— 2986.99 121 18 —_ _ _ _ _
24 2 987— 3036,99 128 22 _ _ _ — _
25 3037— 3086 99 134 27 _ _ _ —_ _
26 3087— 3136 99 141 32 _ —_ — — —_
27 3 137— 3186.99 148 37 _ —_ _ _ -
28 3187— 3236,99 155 43 _ _ _ — _
29 3 237— 3286,99 162 48 _ —_ _ —_
30 3 287— 3 336,99 169 53 _ —_ _ — _
3 3 337— 3386,99 177 59 _ _ — —_ —_
32 3 387— 3436,99 184 65 _ —_ _ —_
33 3 437— 3 486,99 192 70 _ _ —_ —_ —_
34 3 487— 3536.99 199 76 3 _ _ —_ —_
35 3 537— 3586 99 207 82 7 —_ _ —_ _
36 3 587— 3636 99 215 89 12 _ _ -
37 3637— 3686,99 223 95 16 _ _ -
38 3687— 3736,99 231 101 21 _ —_ —_ _
39 3737— 3786 99 239 107 25 —_ —_ -
40 3 787— 3836.99 247 114 30 _ —_ —_ -
4 3 837— 3886 99 255 121 35 _ _ —_ -
42 3887— 3936,99 263 128 40 —_ — — —_

43 3 937— 3986.99 271 134 45 —_ —_ —_ _
44 3987— 4036,99 279 141 51 _ —_
45 4 037— 4086.99 288 148 57 _ _ — —_
46 4 087— 4 136,99 296 155 62 _ _ _ _
47 4 137— 4 186.99 304 162 68 _ —_ —_ -
48 4 187— 4 236,99 313 169 74 2 —_ _ -
49 4 237— 4 28699 322 177 80 6 —_ _
50 4 287— 4 336,99 330 184 86 10 — —_ -
51 . 4337— 4 386,99 339 192 92 14 _ —_ —_
52 4 387— 4 436,99 347 199 .98 19 —_ —_ -
53 4 437— 4 486.99 356 207 105 23 — —_
54 4 487— 4 536.99 364 215 112 28 _ — —_
55 4 537— 4 586,99 373 223 118 33 — _
56 4 587— 4636,99 382 231: 125 38 _ _ _
57 4 637— 4 68699 391 239 131 44 _ —_
58 4 687— 4736.99 401 247 138 49 _ —_
59 4 737— 4786.99 410 255 145 54 —_ -
60 4 787— 4 836,99 419 263 152 59 —_ -
61 4 837— 4 886,99 428 271 160 66 _ —_ —_
62 4 887-—-4 936,99 438 279 167 72 — —_ _
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Steuerklasse II
Kia. Jahreslohn Steuer Steuer bei Kinderermäßigungfür

I I 1 2 3 4 5 jedes
Kind Kinder | Kinder | Kinder | Kinder weitere| _DM DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 7 8 08 10
von—bis

63 4 937— 4 986,99 447 288 174 77 _— _— _ Für jedesweitereKind,64 4987—5036,99 456 296 182 83 _ _ RR ER An
65 5 037— 5 086,99 466 304 189 90 _ — — zusteht oder gewährt
66 5 087— 5 136,99 476 313 197 96 — _ — wird, sind vom Einkom-
67 5137-—5186,99 ABA 322 204 102 _ _ _ men1680DMabzuziehen.
68 5 187— 5 236.99 494 330 212 109 — _— — DerSteuerbetragistdenn
69 5237—5286,99 503 339 219 115 — u _ inSpalte9abzulesen.
70 5 287— 5 336,99 513 347 227 122 — — _-
71 5 337— 5 386,99 523 356 235 128 —_ —_ -
72 5 387— 5 436,99 533 364 243 136 — _ -
73 5 437-— 5 486,99 543 373 251 143 — — -
74 5 487—- 5 536,99 553 382 259 150 — _— -
75 5 537— 5 586,99 563 391 267 157 — — _
76 5 587— 5636,99 573 401 276 164 — — -
7 5 637— 5 686,99 582 410 284 171 — — _
78 5 687— 5 736,99 592 419 292 178 — _ _
79 5 737— 5 786,99 602 428 301 186 — _— -
80 5 787—- 5 836,99 612 438 309 193 — — _
8 5 837— 5 886,99 622 44AF 318 201 — — _
82 5 887— 5 936,99 633 456 326 208 3 — -

83 5 937— 5 986,99 643 466 335 216 7 — -
84 5 987— 6 036,99 653 476 344 224 12 — _-
85 6 037— 6 086,99 664 484 353 232 16 —_ -
86 6 087— 6 136,99 674 494 362 240 21 — -
87 6 137— 6 186,99 684 503 370 248 25 — -
88 6 187— 6 236,99 694 513 379 256 30 —_ -
89 6 237— 6 286,99 705 523 388 264 35 — -
90 6 287— 6 336,99 716 533 398 272 40 — _
9 6 337— 6 386,99 726 543 406 281 45 — -
92 6 387— 6 436,99 737 553 415 289 51 — -
93 6 437— 6 486,99 748 563 424 297 57 — -
94 6 487— 6 536,99 758 573 434 305 62 — -
95 6 537— 6 586,99 768 582 443 314 68 — -
96 6 587— 6 636,99 779 592 452 323 74 — —_
97 6 637— 6 686,99 790 602 462 331 80 — _
98 6 687— 6 736,99 801 612 471 340 86 — -
99 6 737— 6 786,99 812 622 481 349 92 — -

100 6 787— 6 836,99 823 633 491 358 98 — -
101 6 837— 6 886,99 834 643 500 366 105 — -
102 6 887— 6 936,99 845 653 510 375 112 — -

103 6 937— 6 986,99 855 664 519 384 118 — -
104 6 987— 7 036,99 866 674 529 394 125 — -
105 7 037— 7086,99 877 684 538 403 131 — -
106 7 087-— 7 136,99 888 694 548 412 138 — _
107 7 137— 7 186,99 900 705 558 421 145 _ -
108 7 187— 7 236,99 911 716 568 430 152 — —_
109 7 237— 7 286,99 922 726 578 440D 160 — -
110 7 287— 7336,99 933 737 588 A449 167 — -
111 7 337— 7386,99 944 748 599 458 174 —_ -
112 7 387— 7 436,99 955 758 609 467 182 — -
113 7 437— 7 486,99 967 768 618 477 189 \ _— -
114 7 487— 7536.99 978 779 628 486 197 _— —_
115 7 537— 7586,99 990 790 639 496 204 1 -
116 7 587— 7636,99 1001 801 649 506 212 5 -
117 7637— 7686,99 1013 812 659 515 219 g -
118 7 687— 7 736,99 1025 823 670 525 227 14 -
119 7 737— 7 786,99 1035 834 680 535 235 18 -
120 7 787— 7836,99 1047 RA5 691 545 243 22 -
121 7 837— 7 886,99 1058 855 701 555 251 27 _
122 7 887— 7 936,99 1070 866 7ı1 564 259 32 -

123 7 937— 7 986,99 1082 877 722 574 267 37 -
124 7 987— 8 036,99 1094 888 732 584 276 43 —_
125 8 037— 8 086,99 1106 900 743 594 284 48 _
126 8 087— 8 136,99 1117 911 754 604 292 53 _
127 8 137— 8 186,99 1129 922 764 614 301 59 _
128 8 187— 8 236,99 1140 933 775 625 309 65 -
129 8 237— 8 286,99 1152 944 786 635 318 70 -
130 8 287— 8 336,99 1164 955 796 645 326 76 -
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Die Lohnsteuer beträgt in
Steuerklasse III

Lfd. Jahreslohn Steuer- Steuer- bei KinderermäßigungfürNr. klasse klasse .
I II 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder | Kinder | Kinder | Kinder weitere
DM DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 7 8 9 .10
von—bis

131 8337—8386,99 1176 967 807 655 335 82 _ FürjedesweitereKind,132 8387—8436.99 1188 978 818 665 344 89 een
133 8437—8486.99 1200 990 829 676 353 95 — zusteht,oder gewährt
134 8487—8536,99 1212 1001 840 686 362 101 _ wird,sindvomEinkom-135 8537—8586.99 1224 1013 851 697 370 107. — men16ß0DMabzuziehen.
136 8587—8636,99 1236 1025 862 707 379 114 — _ Der$teuerbetragistdann137 8637—868699 1247 1035 873 718 388 121 —_ in’Spalte9abzulesen.
138 8687—8736,99 1260 1047 884 729 398 128 _
139 8737—878699 1272 1.058 895 739 406 134 —_
140 8787—8836.99 1284 1.070 906 749 415 141 -
141 8837—8886,99 1296 1082 917 760 424 148 —_
142 8887—8936.99 1309 1094 929 7A 434 155 _
143 8937—8986,99 1321 1106 940 781 443 162 _
144 8987—9036.99 1333 1117 951 792 452 169 _
145 9037—9086.99 1346 1129 963 803 462 177 _
146 9087—9136,99 1358 1140 973 814 471 184 _
147 9137—9186,99 1369 1152 985 825 481 192 _
148 9187—9236.99 1382 1164 996 835 491 199 _
149 9237—9286.99 1394 1176 1.008 846 500 207 2
150 9287—9336,99 1407 1188 1019 857 510 215 7
151 9337—9386,99 1419 1200 1031 869 519 223 11
152 9387—9436,99 1432 1212 1043 880 529 231 15
153 9437—9486,99 1444 1224 1.054 891 538 239 20
154 9487—9536,99 1457 1236 1.065 902 548 247 24
155 9537—9586,99 1470 1247 1077 913 558 255 29
156 9587—9636,99 1482 1260 1.089 924 568 263 34
157 9637—9686.99 1495 1272 1100 935 578 aA 39
158 9687—9736,99 1508 1284 1112 946 588 279 44
159 9737—978699 1520 1296 1124 958 599 288 50
160 9787—9836,99 1532 1309 1136 969 609 296 55
161 9837—9886,99 1545 1321 1148 981 618 304 61
162 9887—9936.99 1558 1333 1159 992 628 313 67
163 9937--9986,99 1571 1346 1171 1.004 639 322 73
164 9987--10036.99 1583 1358 1183 1014 649 330 79
165 10037—-10.08699 1596 1369 1195 1026 659 339 85
166 1008710136.99 1609 1382 1207 1.038 670 347 9
167° 10137--10186.99 1622 1394 1219 1049 680 356 97
168 1018710236.99 1635 1407 1231 1061 691 364 104
169 10237--.10296,99 1648 1419 1243 1073 701 373 110
170 10287—-1033699 1661 1432 1255 1085 711 382 117
171 1033710386.99 1674 1444 1267 1.096 722 391 123
172 10387-—-10436,99 1687 1457 1279 1107 732 401 130
173 104371048699 1700 1470 1291 1119 743 410 137
174 10487—10536,99 1713 1482 1303 1131 754 419 144
175 1053710586.99 1726 1495 1316 1143 764 428 151
176 1058710636,99 1739 1508 1328 1155 775 438 158
177 10637--10686,99 1752 1520 1340 1167 786 447 166
178 106871073699 1765 1532 1353 1179 796 456 173
179 1073710 786,99 1778 1545 1365 1191 807 466 180
180 10787—1083699 1791 1558 1378 1203 818 476 187
181 _10837—-10886,99 1804 1571 1390 1214 829 484 195_
182 1088710936.99 1817 1583 1402 1226 840 494 202
183 10937—10986.99 1830 1596 1414 1238 851 503 210
184 10987—11036,99 1844 1609 1427 1250 862 513 218
185 11037—11086.99 1857 1622 1439 1262 873 523 226
186 11.087—11136,99 1870 1635 1452 1275 884 533 233
187° 11137—11186,99 1884 1648 1464 1287 895 543 241
188 11187—11236,99 1897 1661 1477 1299 906 553 249
189 11237—11286.99 1910 1674 1490 1311 917 563 257
190 11287—11336,99 1924 1687 1502 1324 929 573 266
191 1133711386.99 1.937 1700 1515 1335 940 582 274
192 _11387—11436.99 1951 1713 1528 1347 951 592 282
193 11437—1148699 1964 1726 1540 1360 963 602 290
194 1148711536.99 1978 1739 . 1553 1372 973 612 299
195 1153711586.99 1991 1752 1565 1385 985 622 307
196 11587—11636,99 2.005 1765 1578 1397 996 633 316
197 1163711 686,99 2018 1778 1591 1410 1.008 643 324
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Die Lohnsteuer beträgt in
Steuerklasse IH

Lid. Jahreslohn Steuer Souer bei Kinderermäßigungfür
1 il 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder | Kinder | Kinder | Kinder weitere
—. __... DM DM DM DM DM DM DM DM Kind1 2 3 a 5 6 7 8 9 10

von—-bis

198 1168711736,99 2.032 1791 1.604 1422 1019 653 333 FürjedesweitereKind,199 11737—11786,99 2.045 1804 1616 1435 1031 664 a ermäigung200 11787-—11836,99 2.059 1817 1629 1447 1.043 674 351 zistehtodergewährt201 1183711886,99 2.073 1830 1642 1460 1.054 684 360 wird,sindvomEinkom-202 1188711936,99 2.086 1844 1655 1472 10065 694 368 en 1680DMabzuziehen.
Der Steuerbetragistdann

203 1193711986,99 2.100 1857 1668 1484 1077 705 377 inSpalte9abzulesen.204 11987-—12036,99 2114 1870 1681 1497 1.089 716 386
205 12037-—12086,99 2.128 1884 1694 1509 1100 726 396206 12.087--12136,99 2142 1897 1707 1522 1112 737 405207° 12137--12186,99 2156 1910 1720 1535 1124 748 414208 12187—12236.99 2169 1924 1733 1548 1136 758 423
209 12237—12286.99 2.183 1937 1747 1560 1148 768 432210 12287-—12336,99 2197 1951 1760 1573 1159 779 441
211 12337—12386.99 221 1964 1773 1586 1171 790 450212 1238712436,99 2.225 1978 1786 1599 1183 801 460213 1243712486,99 2238 1991 1799 1612 1195 812 469214 1248712536,99 2.252 2005 1812 1625 1207 823 479215 1253712586,99 2.266 2.018 1826 1638 1219 834 488216 12587--12636,99 2.280' 2.032 1839 1651 1231 845 498217 12637—12686,99 2.294 2.045 1852 1.664 1243 855 508
218 12687-—-12736,99 2.308 2.059 1866 1676 1255 866 518219 1273712786,99 2322 2.073 1879 1689 1267 877 527220 1278712836,99 2.336 2.086 1892 1702 1279 888 537221 1283712886,99 2350 2.100 1905 1715 1291 900 546222 1288712936,99 2.365 2114 1919 1728 1303 911 556
223 1293713036,99 2.385 2135 1939 1748 1321 927 572
224 1303713136,99 2.414 2162 1966 1774 1346 950 591225 1313713236.99 2.442 2.190 1993 1801 1371 973 611226 13237—13336.99 2471 2217 2.020 1827 1396 995 632
227 13337—13436,99 2.499 2.245 2.047 1853 1421 1018 652228 1343713536,99 2528 2273 2074 1879 1446. 1041 673229 1353713636.99 2556 2301 2101 1906 1470 1.065 693230 13637--13736,99 2.586 2329 2129 1933 1.495 1.087 714
231 1373713836,99 2614 2357 2156 1960 1521 1111 736232 1383713936,99 2643 2.385 2.184 1987 1546 1135 757
233 13937—14036,99 2.672 2414 2211 2014 1572 1159 778234 1403714136,99 2702 2442 2.239 2.041 1598 1182 800235 14137—14236,99 2.730 2471 2268 2.068 1623 1206 822
236 14237—14336,99 2.759 2.499 2.296 2.096 1.649 1230 843237 14337—14436,99 2789 2528 2.323 2124 1674 1254 865238 1443714536,99 2818 2556 2351 2151 1700 1278 887239 14537—14636,99 2848 2586 2.379 2179 1726 1302 910
240 1463714736,99 2878 2614 2408 2.206 1753 1327 932241 1473714836,99 2907 2643 2436 2234 1779 1351 954242 1483714936,99 2937 2.672 2465 2.262 1805 1376 977
243 1493715036,99 2.967. 2702 2.493 2.290 1832 1401 1.000244 1503715136,99 2.996 2730 2522 2317 1858 1425 1.023245 1513715236,99 3.026 2759 2550 2346 1885 1450 1046246 15237—15336,99 3.056 2.789 2.580 2.374 1912 1476 1.069247 15337—15436,99 3.087 2818 2.608 2.403 1939 1501 1092248 15437-—15536,99 3116 2.848 2.637 2431 1966 1526 1116
249 1553715636,99 3147 2878 2.666 2.459 1993 1552 1139250 1563715736,99 3177 2907 2.695 2487 2.020 1577 1163251 1573715836,99 3.208 2937 2724 2517 2.047 1602 1187252 1583715936,99 3.238 2967 2753 2545 2.074 1628 1211
253 15937--16036,99 3268 2.996 2783 2574 2101 1654 1234254 16037-—16136,99 3.299 3.026 2812 2.602 2129 1680 1258255 1613716236,99 3329 3.056 2.841 2.632 2.156 1706 1283256 16237-—-16336.99 3361 3.087 2871 2.660 2.184 1732 1307257 1633716436,99 3392 3116 2.901 2.689 2211 1758 1332
258 1643716536.99 3422 3147 2931 2719 2.239 1785 1356
259 16537-—16636,99 3453 3177 2.960 2748 2.268 1811 1381260 16637-—16736,99 3484 3208 2.990 2.777 2.296 1838 1406261 16737--16836,99 3515 3238 3.020 2.807 2323 1864 1431
262 16837-—16936,99 3546 3268 3.050 2.836 2351 1891 1456



417

Steuerklasse II
Lid. Jahreslohn Steuer neuer bei Kinderermäßigungfür

I II 1 2 3 4 5 jedes
Kind Kinder | Kinder | Kinder | Kinder weitereDM DM DM DM DM DM DM DM Kind

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10

von—bis
263 16937—17036,99 3578 3299 3.080 2.865 2.379 1918 1481 FürjedesweitereKind,
264 17037—17136,99 3.608 3329 3110 2895 2408 1944 1505 tigenKinderermäßigung
265 17137—17236,99 3640 3361 3141 2925 2436 1971 1531 zistehtoder gewährt
266 17237—17336,99 3672 3392 3170 2955 2.465 1998 1556 wird,sindvomEinkom-267°_17337—17436.99 3703 3422 3201 2.984 2.493 2.025 1582 men1680DMabzuziehen.
268 17 437—17 536,99 3735 3453 3232 3014 2522 2053 1 608 Der Steuerbetrag istdann
269 17537—17636,99 3766 3484 3262 3044 2550 2.080 1634 inSpalte9abzulescn.
270 17637—17736,99 3798 3515 3293 3074 2580 2107 1659
271 17737—17836,99 3830 3546 3323 3105 2.608 2135 1685
272 1783717936,99 3862 3578 3354 3134 2.637 2.162 1711
273 1793718036,99 3894 3608 3385 3165 2.666 2190 1737
274 1803718136,99 3926 3640 3416 3195 2.695 2217 1763
275 1813718236,99 3958 3672 3447 3226 2724 2245 1789
276 18237—18336,99 3989 3703 3477 3257 2753 2273 1816
277 1833718436,99 4021 3735 3509 3287 2783 2301 1842
278 1843718536,99 4.053 3766 3540 3318 2812 2329 1869
279 1853718636,99 4.086 3798 3571 3348 2841 2.357 1896
280 18637--18736,99 4118 3830 3602 3379 2871 2385 1922
281 18737—18836,99 4151 3862 3634 3410 2901 2414 1949
282 18837—18936,99 4183 3894 3665 3440 2931 2442 1976
283 18937—19036,99 4215 3926 3697 3472 2.960 24 2.003
284 19037—19136,99 4249 3958 3728 3503 2990 2.499 2.030
2855 1913719236,99 4282 3989 3759 3533 3020 2528 2.057
286 19237—19336,99 4314 4021 3791 3565 3.050 2556 2.085
287° 1933719436,99 4347 4.053 3823 3596 3.080 2586 2112
288 1943719536,99 4380 4.086 3855 3628 3110 2614 2139
289 19537—19636,99 4412 4118 3887 3659 3141 2.643 2167
290 1963719736.99 4445 4151 3918 3690 3170 2672 2195
291 _ 19737—19836,99 4478 4183 3950 3722 3201 2702 2223
292 1983719936,99 4512 4215 3982 3754 3232 2730 2251
293 1993720036,99 4545 4249 4015 3785 3262 2759 2279
294 20037—20136,99 4578 4282 4.047 3817 3293 2789 2306
295 2013720236,99 4611 4314 4.079 3849 3323 2818 2334
296 20237-—20336,99 4645 4347 4111 3881 3354 2.848 2362
297 20337—20436,99 4.678 4380 A144 3913 3385 2.878 2391
298 20437-—20536,99 a1 4412 4176 3945 3416 2.907 2420
299 20537—20636,99 4746 4445 4.209 3977 3447 2937 2448
300 20637—20736,99 4779 4478 4241 4.009 3477 2967 2476
301 20737—20836,99 4812 4512 4274 4041 3509 2.996 2504
302 20837—-20936,99 4846 4545 4307 4.073 3540 3026 2533
303. 20937—21036,99 4.880 4578 4340 4106 3571 3.056 2562
304 21037—21136,99 4913 4611 4373 4138 3602 3.087 2591
305 2113721236,99 4948 4645 4406 4171 3634 3116 2619
306 21237—21336,99 4981 4.678 4.438 4203 3665 3147 2649
307 21337—21436,99 5016 4711 4471 4.236 3697 3177 2678
308 21437—21536,99 5049 4746 4504 4.268 3728 3208 2707
309 2153721636,99 5084 4779 4538 4301 3759 3238. 2736
310 21637—21736,99 5118 4812 4571 4333 3791 3268 2766
311 21737—21836,99 5152 4846 4.604 4366 3823 3299 2795
312 2183721936,99 5186 4880 4637 4399 3855 3329 2824
313 21937—22036,99 5221 4913 4671 4432 3887 3361 2854
314 2203722136,99 5256 4948 4704 4466 3918 3392 2883
315 2213722236,99 5290 4981 4738 4.498 3950 3422 2913
316 22237—22336,99 5325 5016 4772 4531 3982 3453 2942
31722 337—22436,99 5359 5.049 4805 4564 4015 348& 2973
318 22437—22536,99 5394 5.084 4839 4598 4.047 3515 3.002
319 22537—22636,99 5429 5118 4873 4631 4.079 3546 3032
320 22637--22736,99 5464 5152 4.906 4.665 4111 3578 3.062
321 2273722 836,99 5408 5186 4941 4.698 4144 3608 3.092
322 22837—22936,99 5533 5221 4974 4732 4176 3640 3123
323 22937—23036,99 5568 5256 5.008 4765 4209 3672 3152
324 23037—23136,99 5.603 5290 5042 4798 4241 3703 3183
325 23137—23236,99 5638 5325 5.076 4833 4274 3735 3213
326 23237—23336,99 5673 5359 5111 4.866 4307 3766 3244
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Die Lohnsteuer beträgt in
Steuerklasse II

1a. Jahreslohn Steuer. Steuer. bei Kinderermäßigungfür
I u 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder | Kinder | Kinder | Kinder weitere
DM DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
von—bis

327 23 337—23 436,99 5708 5394 5144 4900 4 340 3798 3275 Für jedesweitereKind,328 23437—23536,99 5744 5.499 5179 4934 4373 3830 33205 Inn Kinderemäftgung
329 23 537—23 63699 5779 5 464 5214 4 967 4.406 3862 3.336 zusteht oder gewährt
330 23 637—23 736,99 5815 5498 5248 5002 4438 3894 3 366 wird, sindvomEinkom-331 23737—23836,99 5850 5.533 5283 5.036 4471 3926 3397 Men16ß0DMabzuzieben.
332 23 837-—23 936,99 5886 5 568 5317 5070 4 504 3958 3.428 Der Steuerbetragistdann

in Spalte 9 abzulesen.

333 23 937—24 036,99 5920 5 603 5352 5104 4538 3989 3459
334 24 037—24 136,99 5 956 5638 5387 5139 4571 4021 "3490
335 24 137—-24236,99 5991 5673 5421 5172 4 604 4053 3521
336 24 237—24 336,99 6027 5 708 5456 5 207 4637 4.086 3552
337 24 337—24 436,99 6 064 5 744 5491 5 242 4671 4118 3583
338 24 437—24 536,99 6 100 5779 5 526 5276 4 704 4151 3615
339 24 537—24 636,99 6135 5815 5560 5311 4 738 4183 3 647
340 24 637—24 736,99 6171 5850 5595 5345 4772 4215 3677
341 24 737—24 836,99 6 207 5 886 5631 5380 4805 4 249 3709
342 24 837—24 936.99 6243 5920 5 666 5415 4839 4282 3741

343 24 937—25 036,99 6279 5 956 :5701 5449 4873 4314 3773
344 25 037—25 136,99 6315 5991 5 736 5484 4 906 4347 3804
345 25 137—25236,99 6351 6 027 5771 5519 4941 4380 3836
346 25 237—25 336,99 6 388 6 064 5806 5554 4 974 4412 3867
347 25 337—25 436,99 6 424 6 100 5842 5588 5008 4.445 3899
348 25 437—25 536,99 6 460 6 135 5877 5624 5042 4.478 3931
349 25 537—25 636,99 6 496 6171 5913 5659 5076 4512 3 964
350 25 637—25 736,99 6 533 6 207 5949 5 694 5111 4 545 3 996
351 25 737—25 836,99 6 570 6 243 5 984 5730 5144 4 578 4028
352 25 837—25 936,99 6 606 6 279 6 020 5765 5179 4611 4.060

353 25 937—-26036,99 6 643 6315 6 056 5800 5214 4645 4092
354 26 037—26 136,99 6 679 6 351 6 091 5835 5 248 4 678 4125
355 26 137—26236,99 6 716 6 388 6127 5 870 5 283 4711 4157
356 26 237—26 336,99 6 753 6 424 6 163 5 906 5317 4 746 4190
357 26 337—26 436,99 6 790 6 460 6199 5942 5352 4779 4222
358 26 437—26 536,99 6 827 6 496 6 235 5977 5387 4812 4255
359 26 537—26 636,99 6 864 6533 6271 6013 5421 4846 4287
360 26 637—26 736,99 6 901 6 570 6 308 6.049 5456 4 880 4320
361 26 737—26 836,99 6 938 6 606 6344 6084 . 5491 4913 4 353
362 26 837—26936,99 6 975 6 643 6 380 6 120 5 526 4948 4 386

363 26937-——-27036,99 7012 6 679 6415 6 156 5 560 4981 4419
364 27 037—27 136,99 7049 6 716 6 453 6 193 5595 5016 4 452
365 27 137—27236,99 7087 6 753 6 489 6 229 5631 5049 4.485
366 27 237—-27 336,99 7124 6 790 6 525 6 264 5 666 5 084 4518
367 27 337—27 436,99 7162 6 827 6 561 6301 5701 5118 4551
368 27 437—27 536,99 7198 6 864 6 599 6 336 5736 5152 4 585
369 27 537—27 636,99 7236 6901 6 635 6 372 5771 5186 4618
370 27 637-—27736,99 7274 6 938 6 671 6410 5 806 5221 4651
371 27 737—27 836,99 7312 6 975 6 709 6 446 5842 5 256 4684
372 27 837—27 936,99 7349 7012 6 745 6 482 5 877 5290 4718

373 27 937—28 036,99 7387 7049 6 782 6518 5 913 5325 4751
374 28 037—28 136,99 7425 7.087 6 819 6 555 5949 5359 4785
375 28 137-—28236,99 7 463 7124 6 856 6 591 5 984 5394 4819
376 28 237—28 336,99 7500 7162 6 893 6 628 6 020 5429 4852
377 28 337—28 436,99 7538 7198 6 930 6 665 6.056 5 464 4887
378 28 437—28 536,99 7576 7236 6 967 6 701 6 091 5498 4920
379 28 537—28 636,99 7614 7274 7004 6 739 6 127 5533 4954
380 28 637—28736,99 7652 7312 7041 6 775 6163 5 568 4988 ’
381 28 737—28 836,99 7690 7349 7079 6811 6199 5603 5022
382 28 83728 936,99 7729 7387 7115 6849 6 235 5638 5.056

383 28 937—29 036,99 - 7767 7425 7153 6 885 6271 5 673 5090
384 29 037—29 136,99 7805 7463 7191 6 923 6 308 5 708 5125
385 29 137—29236,99 7843 7500 7228 6 960 6 344 5744 5158
386 29 237—29 336,99 7882 7538 7 266 6 997 6 380 5779 5193
387 29337-—29436,99 7920 7576 7303 7034 6416 5815 5228
388 29 437—29 536,99 7958 7614 7340 7071 6 453 5850 5 262
389 29537—29636,99 7997 7652 7378 7109 6489 5886 5297
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Steuerklasse III
1 Jahresiohn Steuer. Steuer. bei Kinderermäßigungfür

I u 1 2 3 4 5 jedes
Kind Kinder | Kinder | Kinder | Kinder weitere

_— DM | DM DM DM DM DM DM DM Kind
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

von—bis
390 29 637—29 736,99 8035 7690 7416 7146 6 525 5920 5331 Für jedesweitereKind,391 2973729836,99 8.074 7729 va 9 T18 65 595 5 ee
392 29 837—29 936,99 8113 7 767 7492 7221 6599 5991 5401 zusteht oder gewährt

wird, sind vom Einkom-
men1680DM abzuziehen,

393 29 937—-30036,99 8152 7805 7529 7258 6635 6 027 5435 teuerbetranistd
394 30.037—30136,99 8190 7843 7567 7296 6671 6.064 anal
395 30 137—30236,99 8229 7882 7605 7334 6 709 6100 5505
396 30 237—30 336,99 8 268 7920 7644 7372 6 745 6 135 5540
397 30 337—30 436,99 8307 7958 7682 7409 6 782 6171 5574
398 30 437-——-30536,99 8346 7997 7720 F7AAF 6819 6 207 5609
399 30 537—30 636,99 8385 8035 7758 7485 6 856 6 243 5645
400 30 637—-30 736,99 8 424 8074 7797 7523 6 893 6 279 5680.
401 30 737—30 836,99 8 463 8113 7835 7561 6 930 6315 5715
402 30 837—-30936,99 8502 8152 7873 7598 6 967 6351 5750

403 30 937—31 036,99 8542 8190 7912 7636 7004 6 388 5785
404 31 037—31 136,99 8581 8229 7950 7674 7041 6 424 5821
405 31 137—31236,99 8 620 8 268 7.988 7713 7079 6 460 5856
406 31 23731 336,99 8659 8307 8027 7751 7115 6 496 5892
407 31337—31 436,99 8699 8 346 8065 7789 7153 6 533 5 927
408 31 437-—31536,99 8 738 8385 8105 7827 71931 6 570 5 963
409 31 537—-31636,99 8778 8424 8143 7866 7228 6 606 5999
410 31637—31 736,99 8817 8 463 8182 7904 7 266 6 643 6 034
All 31 737—31 836,99 8857 8502 8220 7942 7303 6 679 6 070
412 31 837—31 936,99 8897 8542 8259 7981 7340 6 716 6 106

413 31937—-32036,99 8937 8581 8299 8020 7378 6753 6142414 32.037—32136,99 8977 8620 8337 8.059 7416 6790 6177
415 3213732236,99 9016 8.659 8376 8.097 7454 6827 6213
446 3223732336,99 9056 8699 8416 8136 7492 6864 6.25047 3233732436,99 9.096 8738 8455 8174 7529 6901 6286
418 3243732536,99 9136 8778 8493 8213 7567 6938 6322
419 32537—32636,99 9176 8817 8533 8253 7605 6975 6358420 3263732736,99 9216 8857 8572 8291 7644 7012 6394
421 32 737—32 836,99 9 256 8897 8612 8330 7682 7049 6431
422 32 837—32 936,99 9 297 8937 8651 8369 7729 7087 6 467

423 3293733036,99 9336 8977 8690 8408 7758 7124 6503424 33037—33136,99 9377 9016 8730 8447 7797 7162 6540425 3313733236,99 9417 9.056 8769 8487 7835 7198 6577
426 3323733336,99 9.457 9096 8809 8526 7873 7236 6613427° 3333733436,99 9.498 9136 8849 8565 7912 7274 6649
428 33437—33536,99 9538 9176 8888 8604 790 7312 6687429 33537—33636,99 9579 9216 8928 8643 7988 7349 6723
430 33637—33736,99 9620 9.256 8967 8683 8027 7387 6760431 33737-—-33836,99 9660 9297 9.007 8722 8.065 7425 6797
432 33837—33936,99 9701 9336 9047 8762 8105 7463 6833
433 33 937—34 036,99 9741 9377 9.087 8801 8143 7500 6871
434 34 037—34 136,99 9 782 9417 9127 8841 8182 7538 6 907
435 34 137—34236,99 9 823 9 457. 9 167 8880 8220 7576 6 945
436 34 237—34 336,99 9 863 9 498 9 207 8920 8259 7614 6 982
437 34 337—-34436,99 9905 9 538 9 247 8 960 8299 7652 7019
438 34 437—34 536,99 9 946 9579 9287 9000 8337 7690 7057
439 34 537—34 636,99 9 987 9 620 9 328 9040 8 376 7729 7093
440 34 637—34 736,99 10028 9 660 9 368 9080 8416 7 767 7ı31
441 34 737—34 836,99 10068 9 701 9408 9119 8455 7805 7168
442 34 837—-34936,99 10110 9741 9449 9 160 8493 7843 7206

443 34 937—35 036,99 10151 9 782 9489 9200 8533 7882 7 243
444 35 037—35 136,99 10 192 9 823 9530 9 240 8572 7920 7281
445 35 137—35236,99 10234 9 863 9 570 9 280 8612 7 958 7318
446 35 237-——35336,99 10275 9 905 9611 9 320 8651 7997 7356
447 35 337—-35436,99 10316 9946 9651 9 360 8 690 8035 7394
448 35 437—35 536,99 10358 9 987 9692 9401 8730 8074 7432
449 35 537—-35636,99 10399 10028 9733 9441 8 769 8113 7 469
450 35 637—35 736,99 10441 10068 9773 9 482 8809 8152 7507
451 35 737—35 836,99 10482 10110 9814 9532 8849 8190 7545
452 35 837—35 936,99 10524 10151 9.855 9 563 8 888 8229 7583
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Steuerklasse Ill
Lid. Jahreslohn Steuer- Steuer. bei Kinderermäßigungfür

I 11 1 2 3 4 5 jedes
Kind Kinder Kinder | Kinder Kinder weitere.l....DM DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10

von—.bis

453 35937---36036,99 10565 10192 9895 9603 8928 8268 7621 FürjedesweitereKind,454 36037—36136,99 10608 10234 9936 964 8967 8307 ne ung
455 36 137—36 236,99 10 649 10 275 9 978 9 684 9 007 8 346 7698 zusteht oder gewährt456 36237—36336,99 10691 10316 10019 9725 9047 8385 7736 wird,sindvomEinkem-
457 36337-—36436,99 10732 10358 10060 9766 9.087 8424 7774 men1680DMabzuziehen.
458 36 437—36 536,99 10 774 10 399 10 101 9 806 9127 8463 7812 Der Steuerbetragistdann459 36537-—-36636,99 10817 10441 10142 9847 9167 8502 7851 inSpalte9abzulesen.
460 36637—36736,99 10858 10482 10183 9888 9207 8542 7889
461 3673736 836,99 10900 10524 10224 9929 9247 8581 7927
462 36837—-36936.99 10943 10565 10266 9970 9287 8.620 7966
463 36937—37036,99 10985 10608 10307 10011 9328 8659 8004
464 3703737 136,99 11027 10649 10348 10052 9368 8699 8043
465 37137—37236,99 11.069 10691 10390 10093 9408 8738 8.081
466 3723737 336,99 11111 10732 10431 10135 9449 8778 8120
467 37337—37436,99 11154 10774 10473 10175 9489 8817 8158
468 37437—37536,99 11196 10817 10514 10216 9530 8857 8198
469 3753737 636,99 11239 10858 10557 10258 9570 :8897 8237
470 37637—37736,99 11281 10900 10598 10299 9611 8937 8275
471 37737-—37836,99 11323 10943 10640 10340 9651 8977 8314
472 37837—37936,99 11366 10985 10681 10382 9692 9016 8353
473 37937—38036,99 11408 11027 10723 10423 9733 9.056 8392
474 38037—38136,99 11451 11.069 10766 10466 9773 9.096 8431
475 38137—38236,99 11493 11111 10807 10507 9814 9136 8471
476 38237—38336,99 11537 11154 10849 10549 9855 9176 8510
477 38337—38436,99 11580 11196 10892 10590 9895 9216 8548
478 3843738 536,99 11623 11239 10933 10632 9936 9256 8588
479 38537—38636,99 11665 11281 10975 10673 9978 9297 8627
480 3863738 736,99 11708 11323 11018 10715 10019 9336 8667
481 38737—38836,99 11751 11366 11060 10758 10060 9377 8706
482 38837—38936,99 11794 11408 11102 10799 10101 9417 8746
483 38937—39036,99 11838 11451 11144 10841 10142 9457 8785
484 39037-—39136,99 11880 11.493 11186 10884 10183 9498 8825
485 39137—39236,99 11923 11537 11229 10925 10224 9538 8864
486 39237-—-39336,99 11966 11580 11271 10967 10266 9579 8904
487 39337——-39436,99 12010 11623 11314 11010 10307 9620 8944
488 39437—39536,99 12053 11665 11357 11052 10348 9660 8983
489 3953739 636,99 12.096 11708 11399 11095 10390 9701 9024
490 39637—39736,99 12.140 11751 11442 11136 10.431 9741 9.064
491 39737—39836,99 12183 11794 114855 11179 10473 9782 9103
492 3983739 936,99 12227 11838 11527 11221 10514 9823 9143
493 3993740 036,99 12270 11880 11570 11264 10557 9863 9184
494 4003740 136,99 12314 11923 11613 11306 10598 9905 9224
495 40137—40236,99 12357 11966 11655 11349 10640 9946 9263
496 40237-—40336,99 12401 12.010 11698 11391 10681 9987 9303
497 4033740 436,99 12445 12053 11741 11434 10723 10028 9344
498 40437—40536,99 12489 12096 11785 11477 10766 10068 9384
499 4053740 636,99 12532 12140 11828 11519 10807 10110 9425_
500 40637—40736,99 12576 12183 11870 11562 10849 10151 9465
501 40737—40836,99 12620 12227 11913 11605 10892 10192 9506
502 40837---40936,99 12664 12270 11957 11647 10933 10234 9546
503 4093741 036,99 12708 12314 12000 11690 10975 10275 9587
504 41037—41136,99 12.752 12357 12043 11734 11018 10316 9627
505 41137-—41236,99 12797 12401 12087 11777 11060 10358 9668
506 41237—41336,99 12840 12445 12130 11820 11102 10399 9708
507 41337—41436,99 12884 12489 12173 11862 11144 10441 9749
508 41437—41536,99 12929 12532 12217 11905 11186 10482 9790
509 41537—41636,99 12973 12576 12260 11949 11229 10524 9830
510 41637—41736,99 13017 12620 12304 11992 11271 10565 9871
511 41737—41836,99 13.062 12664 12347 12035 11314 10608 9912
512 41837—-41936,99 13106 12708 12391° 12079 11357 10649 9954
513 4193742 036,99 13147 12752 12435 12122 11399 10691 9995
514 42037—42136,99 13187 12797 12479 12166 11442 10732 10035
515 42137-—42236,99 13228 12840 12523 12209 114855 10774 10076
516 42.237—4233699 13268 12884 12566 12252 11527_ 10817 10117
517 42337—42436,99 13309 12929 12610 12296 11570 10858 10159
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Die Lohnsteuer beträgt in
Steuerklasse II

ad. Jahreslohn Steuer Sreuer bei Kinderermäßigungfür
I 1 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder | Kinder | Kinder | Kinder weitereDM DM DM DM DM DM DM DM Kind
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

von—bis
518 42437—42536,99 13349 12.973 12655 12339 11613 10900 10200 FürjedesweitereKind,519 42537—42636,99 13390 13017 12698 12383 11655 10a 3 ee520 42637—42736,99 13431 13062 12742 12427 11698 10985 10283 zustchtodergewährt
521 42737—42836,99 13471 13106 12786 12471 11741 11027 10324 wird,sindvomEinkom-522 42837429369913512 13147 12830 1251511785 11069 10366 Men16ß0DMabauziehen,
523 42937—-43036,9913553 13187 12874 1255811828 A11lı 10407 DerStenerbetaeside524 43037—43136,99 13593 13228 12919 12602 11870 11154 10448525 43137—43236,99 13634 13268 12963 12647 11913 11196 10490
526 43237—43336,99 13675 13309 13007°°12690 11957 11239 10531527 43337—43436,99 13716 13349 13052 12734 12000 11281 10573
528 43437—43536,99 13756 13390 13096 12778 12043 11323 10615529 43537—43636,99 13797 13431 13139 12822 12087 11366 10657530 43637—43736,99 13838 13471 13179 12866 12130 11408 10699531 43737—43836,99 13879 13512 13220 12910 12173 11451 10740532 43837—43936,99 13920 13553 13260 12955 12217 11493 10782
533 43937—44036,99 13961 13593 13301 12999 12260 11537 10825
534 44037—44136,99 14.002 13634 13341 13044 12304 11580 10866535 44137—44236,99 14.043 13675 13382 13088 12347 11623 10908
536 44237—44336,99 14083 13716 13423 13131 12391 11665 10951537 44337—44436,99 14124 13756 13463 13171 12435 11708 10992538 4443744536,99 14165 13797 13504 13212 12479 11751 11034
539 44537—44636,99 14206 13838 13545 13252 12523 11794 11077540 44637—44736,99 14247 13879 13585 13293 12566 11838 11119541 44737—44836,99 14289 13920 13626 13333 12610 11880 11162
542 44837—44936,99 14330 13961 13667 13374 12655 11923 11204
543 44937—45036,99 14371 14.002 13708 13414 12698 11966 11247
544 45037—45136,99 14.412 14.043 13748 13455 12742 12010 11288545 45137—45236,99 14453 14.083 13789 13496 12786612053 11331
546 45237—45336,99 14494 14124 13830 13536 12830 12096 11373547 45337—45436,99 14535 14165 13871 1357712874 12140 11416548 45437—45536,99 14576 14206 13912 13618 12919 12183 11459
549 45537—45636,99 14.618 14247 13953 13659 12968 12227 11501550 45637—45736,99 14.659 14289 13993 13699 13007 12270 11544
551 45737—45836.99 14700 14.330 14034 1374013052 12314 11588552 45837—45936.99 14741 14371 14075 13781 13096 12357 11631
553 45937—46036,99 14783 14.412 14116 1382213139 12401 11673554 46037—46136,99 14824 14453 14157 1386313179 12445 11716555 46137—46236,99 14865 14494 14198 13903 13220 12489 11759556 46237—46336,99 14907 14535 14239 13944 13260 12532 11802557 46337—46436,99 14948 14576 14280 1398513301 12576 11846
558 4643746536.99 14989 14618 14321 1402613341 12620 11888559 46537—46636,99 15031 14659 14362 1406713382 12664 11931560 46637—46736,99 15072 14700 14404 1410813423 12708 11974561 46737—46836,99 15113 14741 14445 14149 13463 12752 12018562 46837—46936,99 15155 14783 14486 1419013504 12797 12061
563 46937—47036,99 15196 14824 14527 1423113545 12840 12104564 47037—47136,99 15238 14865 14568 14272 13585 12884 12148
565 47137-—47236,99 15279 14907 14609 14313 13626 12929 12191566 47237—47336,99 15321 14948 14651 1435413667 12973 12235567 47337—47436,99 15362 14989 14692 1439513708 13017 12.278568 47437—47536,99 15404 15031 14733 14436 13748 13062 12322569 47537—47636,99 15446 15.072 14774 14478 13789 13106 12365
570 47637—47736,99 15487 15113 14816 1451913830 13147 12409571 47737-—47836,99 15529 15155 14857_ 1456013871 13187 12453572 47837—47936,99 15570 15196 14898 14601 13912 13228 12497
573 47937-—-48036,99 15612 15238 14940 14642 13953 13268 12540574 48037—48136,99 15654 15279 14981 14684 13993 13309 12584
575 48137—48236,99 15695 15321 15022 14725 14034 13349 12628576 48237—48336,99 15737 15362 15064 14766 14075 13390 12672577 48337—48436,99 15779 15404 15105 1480714116 13431 12716578 48437—48536,99 15820 15446 15147°°14849 14157 13471 12760
579 48537—48636,99 15862 15487 15188 14890 14198 13512 12805580 48637—48736,99 15904 15529 15230 14931 14239 13553 12848581 48737—48836,99 15946 15570 15271 14973 14280 135% 12892582 48837—48936,99 15988 15612 15312 15014 14321 13634 12937

Ab 48937 DM ist die Lohnsteuer aus der Einkommensteuertabelle zu entnehmen. Vor Anwendung derselben ist der zu ver-
steuernde Jahresiohn um 936 DM zu kürzen.



Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

si
Um den Bund zu befähigen, die durch die beson-

dere Lage Berlins bedingten, zur Deckung des Fehl-
bedarfs im Berliner Landeshaushalt und zur Siche-
rung der wirtschaftlichen und sozialen Stellung
Berlins erforderlichen Ausgaben zu leisten, wird
vom Bund eine Abgabe „Notopfer Berlin“ erhoben.

I. Abgabepflicht
82

(1) Abgabepflichtig sind
1. natürliche Personen, die nach $ 1 des Ein-

kommensteuergesetzes einkommensteuer-
pflichtig sind,

2. Körperschaften, Personenvereinigungen und
Vermögensmassen, die
a) nach $1 des Körperschaftsteuergesetzes

unbeschränkt körperschaftsteuerpflich-
tig sind oder

b) nach $2 Abs.1 Ziff. 1 oder Abs.2 des
Körperschaftsteuergesetzes beschränkt

“ körperschaftsteuerpflichtigsind und zur
Körperschaftsteuer veranlagt werden,

3. Absender von Postsendungen, die im Gel-
tungsbereichdiesesGesetzesmitAusnahme
von Berlin (West) nach einem in dem be-
zeichneten Gebiet belegenen Bestimmungs-
ort aufgegebenwerden.

(2) Die Abgabe „Notopfer Berlin” wird
1. bei den in Absatz 1 Ziffer 1 genannten Per-

sonen als Abgabe der natürlichen Personen,
2. bei den in Absatz 1 Ziffer 2 bezeichneten

Körperschaften, Personenvereinigungen und

schaften,
3. bei den Absendern der in Absatz 1 Ziffer 3

bezeichneten Postsendungen als Abgabe
auf Postsendungen

erhoben.

II. Abgabe der natürlichen Personen
8 3

Umiang der Abgabepflicht
Die Abgabe der natürlichen Personen wird von

jeder abgabepflichtigen natürlichen Person erhoben,
die für das Kalenderjahr Einkommensteuer zu ent-
richten hat.

8 4
Bemessungsgrundlage

(1) Bei unbeschränkteinkommensteuerpflichtigen
natürlichen Personen bemißt sich die Abgabe der

natürlichen Personen nach dem abgabepflichtigen
Einkommen, das der Abgabepflichtige innerhalb
einesKalenderjahrs bezogenhat.
(2) Abgabepflichtiges Einkommen ist das Einkom-

men im Sinn des $ 2 des Einkommensteuergesetzes.
Die Zinsen aus den in $ 43 Abs. 1 Ziff.3 bis 6 des
Einkommensteuergesetzes bezeichneten festverzins-
lichen Wertpapieren, bei denen die Einkommen-
steuer durch Abzug vom Kapitalertrag (Kapital-
ertragsteuer) erhoben worden ist, bleiben bei der
Ermittlung des Einkommens im Sinn des Satzes 1
außer Ansatz.
(3) Bei beschränkt einkommensteuerpflichtigen

natürlichen Personen bemißt sich die Abgabe der
natürlichen Personen nach der Summe der inländi-
schen Einkünfte im Sinn des $ 49 des Einkommen-
steuergesetzes, die der Abgabepflichtige innerhalb
eines Kalenderjahrs bezogen hat. Die Vorschriften
des $ 50 des Einkommensteuergesetzes sind ent-
sprechend anzuwenden.

85
Höhe der Abgabe der natürlichen Personen

(1) Die Abgabe der natürlichen Personen berech-
net sich nach der Anlage 1 zu diesem Gesetz (Not-
opfertabelle).
(2) Für die Anwendung der Notopfertabelle gel-

ten die Vorschriften des $ 32Abs. 2 bis4 und des $ 50
Abs.3 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes über
die Einordnung in die Steuerklassen entsprechend.
Die Abgabe der natürlichen Personen beträgt bei
beschränkt einkommensteuerpflichtigen Personen im
Sinn des $ 1 Abs.2 des Einkommensteuergesetzes,
die zur Einkommensteuer veranlagt werden, minde-
stens 2,5 vom Hundert der Summe der inländischen
Einkünfte ($4 Abs. 3).

(3) Wird die Einkommensteuer des Abgabepflich-
tigen wegen außergewöhnlicher Belastungen im
Sinn der $$ 33 oder 33a des Einkommensteuerge-
setzes durch Abzug eines Betrags vom Einkommen
ermäßigt, so ist auch die Abgabe der natürlichen
Personen durch Abzug des gleichen Betrags vom
Einkommen zu ermäßigen.

%6
Veranlagung und Enitrichtung

der Abgabe der natürlichen Personen
(1) Auf die Veranlagung und die Entrichtung der

Abgabe der natürlichen Personen finden $$ 25 bis
28,30, 31 Abs. 1, $$35, 46 und 47 des Einkommen-
steuergesetzes entsprechende Anwendung.

(2) Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
wird die Abgabe der natürlichen Personen durch
Abzug vom Arbeitslohn erhoben. Der Abzug vom



Arbeitslohn bemißtsichnachdemBetrag,nachdem
die Lohnsteuer bemessen wird, und berechnet sich
nach der Anlage 2 zu diesem Gesetz (Jahresnot-
opfertabelle für Arbeitnehmer). Für die Anwendung
der Steuerklassen sind die Eintragungen auf der
Lohnsteuerkartedes Arbeitnehmersmaßgebend.Im
übrigen gelten $$ 38 und 39 Abs.1 Sätze 2 und 3
des Einkommensteuergesetzes entsprechend.

III. Abgabe der Körperschaften
87

Persönliche Befreiungen
Soweit unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaf-

ten, Personenvereinigungen und Vermögensmassen
von der Körperschaftsteuer persönlich befreit sind,
sind sie auch von der Abgabe der Körperschaften
befreit.

$8
Umfang der Abgabepflicht

(1) Die Abgabe der Körperschaften wird von allen
Körperschaften, Personenvereinigungen und Ver-
mögensmassen erhoben, die für das Kalenderjahr
Körperschaftsteuer zu entrichten haben.
(2) Bei abgabepflichtigen Kapitalgesellschaften

und bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit
mit einer Beitragseinnahmevon mehr als 10000
Deutsche Mark jährlich wird die Abgabe der Kör-
perschaften auch dann festgesetzt, wenn eine Kör-
perschaftsteuer nicht festgesetzt wird oder eine Ver-
anlagung nicht durchzuführen ist.

89
Bemessungsgrundlage

(1) Bei unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtigen
Körperschaften, Personenvereinigungen und Ver-
mögensmassen bemißt sich die Abgabe der Körper-
schaften nach dem Einkommen, das der Abgabe-
pflichtige innerhalb eines Kalenderjahrs bezogen
hat. Einkommen ist das Einkommen im Sinn des $6
des Körperschaftsteuergesetzes. $ 4 Abs.2 Satz 2
gilt entsprechend.
(2) Bei beschränkt körperschaftsteuerpflichtigen

Körperschaften, Personenvereinigungen und Ver-
mögensmassen bemißt sich die Abgabe der Körper-
schaften nach der Summe der inländischen Einkünfte
im Sinn des $ 49 des Einkommensteuergesetzes, die
der Abgabepflichtige innerhalb eines Kalenderjah-
res bezogenhat. Die Vorschriften des $ 50 Abs. 1,
2, 5 und 6 des Einkommensteuergesetzes und des
$ 19 Abs.5 Buchstabe b des Körperschaftsteuerge-
setzes sind entsprechend anzuwenden.

$ 10
Höhe der Abgabe der Körperschaften

Die Abgabe der Körperschaften beträgt 3,75 vom
Hundert der Bemessungsgrundlage. Bei Kapital-
gesellschaften und bei Versicherungsvereinen auf
Gegenseitigkeit mit einer Beitragseinnahme von
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mehr als 10000DeutscheMark jährlich werden je-
doch mindestens 240 Deutsche Mark für jedes Ka-
lenderjahr erhoben, in dem die Abgabepflichtbe-
standen hat.

$11
Veranlagung und Entrichtung der Abgabe

der Körperschaften
Auf die Veranlagungund die Entrichtungder Ab-

gabe der Körperschaften findet $ 6 entsprechend
Anwendung.

IV. Abgabe auf Postsendungen
$ 12

Umfang der Abgabepflicht
(1) Die Abgabe auf Postsendungenwird auf fol-

gende Postsendungen im Gebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland erhoben:

1. Briefe,
Postkarten,
Geschäftspapiere,
Warenproben,
Mischsendungen,
Päckchen,
Pakete,
Bahnhofsbriefe,
Bahnhofszeitungen.emmnumwN

(2) Von der Abgabe ausgenommensind folgende
Postsendungen:

1. Dienstsendungen der Hohen Kommission
und ihrer Dienststellen, der ausländischen
Vertretungen und der Konsulate,

2. Postanweisungen und Zahlkarten (ein-
schließlich der Postanweisungen und Zahl-
karten, die zur Übermittlung von durch
Postnachnahmen und Postaufträge einge-
zogenen Beträgen dienen),

. Drucksachen,

. Zeitungsdrucksachen,
Werbeantworten,

. Postwurfsendungen,

. gebührenfreie Briefe an die Postscheck-
ämter und Postsparkassenämter bei Ver-
wendung der besonderen Briefumschläge,

8. vollzogen zurückgesandte Postzustellungs-
urkunden und Rückscheine,

9. Postzeitungsgut,
10. Blindenschriften.

an»

& 13
Höhe und Entrichtung der Abgabe

auf Postsendungen
Die Abgabe auf Postsendungen beträgt 0,02 Deut-

sche Mark für jede abgabepflichtige Postsendung.
Sie wird durch Aufkleben einer Steuermarke auf
die abgabepflichtigePostsendungentrichtet.Durch
Rechtsverordnung können andere Formen der Ent-
richtungzugelassenwerden.
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V, Besondere Vorschriften
8 14

Ausschluß des Abzugs
der Abgabe der nalürlichen Personen
und der Abgabe der Körperschaften

Die Abgabe der natürlichen Personen und die
Abgabe der Körperschaften können bei der Ermitt-

Gewerbeerlrags nicht abgezogen werden.

8 15
Anwendung der Reichsabgaberordnung

und des Sleueränpassungsgesetzes
Die Abgabe „Notopfer Berlin” ist eine Steuer im

Sinn der Reichsabgabenordnung. Die Vorschrift des
$ 14 Abs. 2 des Steueranpassungsgesetzes gilt ent-
sprechend.

$ 16
Zuständigkeit

(1) Die Abgabe der nalürlichen Personen und die
Abgabe der Körperschaften werden für Rechnung
des Bundes von den Finanzämtern verwaltet.

(2) Die Abgabe auf Postsendungen wird vom
Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen
verwaltet.

(3) Das „Notopfer Berlin” ist an den Bundes-
minister der Finanzen abzuführen.

VI. Ermächtligungs- und Schlußvorschriften
8 17

Ermächligungen
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur

Durchführung dieses Gesetzes für die Kalenderjahre
1955 bis 1957, beim Abzug vom Arbeitslohn auch
für das Kalenderjahr 1958,Rechtsverordnungen zu
erlassen, soweit dies zur Wahrung der Gleichmäßig-
keit bei der Erhebung der Abgabe, zur Beseitigung
von Unbilligkeiten in Härtefällen, zur Verein-
fachung des Verfahrens bei der Festsetzung und
Erhebung der Abgabe erforderlich ist, und zwar

1. zur Abgabe der natürlichen Personen über
a) die Abgrenzung der Abgabepflicht,
b) die Veranlagung, die Anwendung der

Notopfertabelle und die Regelung der
Abgabeentrichtung einschließlich des
Abzugs vom Arbeitslohn,

c) die Entrichtung der Abgabe der natür-
lichen Personen bei Abgabepflichligen,
die beschränkt einkommensteuerpflich-
tig sind, einschließlich eines dem Steuer-
abzug entsprechenden Abzugs,

d) die Behandlung von laufendem Arbeits-
lohn und von sonstigen, insbesondere
einmaligen Bezügen bei der Berechnung
des Abzugs vom Arbeitslohn,

e) die Berechnung des Abzugs vom Ar-
heitslohn in den Fällen, in denen ein
Zeitraum, für den der Arbeitslohn ge-
zablt wird, nicht festgestellt werden
kann,

f) die Behandlungder Fälle, in denender
im Laufe des Kalenderjahrs einbehal-
tene Abzug vom Arbeitslohn die auf
den Arbeitslohn des Kalenderjahrs
nach der Jahresnotopfertabelle für Ar-
beitnehmer entfallende Abgabe über-
steigt (Notopfer-Jahresausgleich),

g) die Verbuchung, die Abführung und die
Anmeldung des Abzugs vom Arbeits-
lohn durchden Arbeitgeber,

h) die Außenprüfung durch das Finanzamt;
2. zur kassenmäßigen Behandlung der Ab-

gabe;
3. die in $ 13Satz 3 vorgeseheneRechtsver-

ordnung zu erlassen.
(2) Der Bundesminister der Finanzen wird er-

mächtigt, zur Berechnung des Abzugs vom Arbeits-
lohn Notopfertabellen für monatliche, wöchentliche
und tägliche Lehnzahlung aufzustellen und bekannt-
zumachen.

8 18
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz ist vorbehaltlich der besonde-
ren Regelung des Absatzes? erstmals für das Kalen-
derjahr1955 anzuwenden.

(2) Die Vorschriften des $ 6 Abs.2 (Abzug vom
Arbeitslohn) sind erstmals auf den Arbeitslohn an-
zuwenden, der für einen Lohnzahlungszeitraum ge-
zahlt wird, der nach dem 31.Dezember 1954 endet.
Bei sonstigen, insbesondere einmaligen Bezügen ist
$ 6 Abs.2 auf den Arbeitslohn anzuwenden, der
dem Abgabepflichtigen nach dem 31.Dezember 1954
zufließt.

$ 19
Geliung im Land Berlin

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des $ 12 Abs. I
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952
(Bundesgesetzl. I S.1) auch im Land Berlin. Rechis-
verordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes er-
lassen werden, gelten im Land Berlin nach $ 14 des
Dritten Überleitungsgesetzes.

. 8 209
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates
sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 16. Dezember 1954.
Der Bundespräsident

Theodor Heuss
Der Bundeskanzler

Adenauer
Für den Bundesminister der Finanzen

Der Bundesminister
für wirtschaftliche Zusammenarbeit

Blücher
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Anlagei
(zu 85)

Nr Einkommen ce| Klasse beiKinderermäßigungfür: _
1 u 1 2 3 4 5 und mehr

| Kind Kinder Kinder | Kinder KinderDM | DM DM DM DM DM | ..DM | _DM
1 2 3 4 5 6 7? 8 | 9

von-—bis
1 901— 950 10,35 —_ _ _ _ — -
2 951— 1000 10,95 — = — — — -

3 1001— 1050 11,50 _ — — — — =
4 1051— 1100 12,10 — — — ui — -
5 1 101— 1150 12,65 — — =. — -
6 1151— 1200 13,25 — — — — — -
7 1201—1250 13,80 — _ — — — _
8 1251— 1300 14,40 _— — — — — -
9 1301— 1350 14,95 _ — = — — -
10 1351-——1400 15,55 — — — — — -
il 1 401— 1450 16,10 _ — — — — -
12 1451——1500 16,70 _ _ _ —_ — _
13 1501— 13550 17,25 - — — — — -
14 1551—- 1600 17,85 _ — — — — -
15 1601-—- 1650 18,40 —_ — _ — — -
16 1651— 1700 19,00 — — — — = -
17 1701— 1750 19,55 — — _— = — -
18 1751— 1800 20,15 — — — — — -
19 1801——-1850 20,70 17,10 — — — — -
20 1851— 1900 21,30 17,60 —_ — — — -
21 1901— 1950 21,85 18,05 — — — — -
22 1951— 2000 22,45 18,55 — — — — -

23 2 001— 2050 23,00 19,00 — — — — -
24 2051i— 2100 23,60 19,50 — — — — -
25 2 101— 2150 24,15 19,95 — — — — -
26 2 151— 2200 24,75 20,45 — — — — -
27 2 201— 2250 25,30 20,90 — — — — -
28 2251—2300 25,90 21,40 _ _ _ —_ _
29 2 301— 2350 26,45 21,85 _ — u — -
30 2 351— 2400 27,05 22,35 —_ — — — =
3 2 401-——2450 27,60 22,80 —_ —_ — — -
32 2 451— 2500 28,20 23,30 — — — — -
33 2 501— 2550 28,75 23,75 — — — — -
34 2 551— 2600 29,35 24,25 17,85 — _ — -
35 2 601-——2650 29,90 24,70 18,20 — — — -
36 2 651— 2700 30,50 25,20 18,55 — — —_ _
37 2 701— 2750 31,05 25,65 18,90 _ — — -
38 2 751— 2800 31,65 26,15 19,25 — — — -
39 2 801— 2850 32,20 26,60 19,60 _— — —_ -
40 2 851-——2900 32.80 27,10 19,95 — _ — -
41 2 901-— 2950 33,35 27,55 20,30 _ — — -
42 2 951— 3000 33,95 28,05 20,65 —_ — — -

43 3001-— 3050 34,50 28,50 21,00 — — — -
44 3051— 3100 35,10 29,00 21,35 — — — =
45 3 101— 3150 35,65 29,45 21,70 — _ — -
46 3 151— 3200 36,25 29,95 22,05 — — — -
47 3 201-—-3250 36,80 30,40 22,40 — — — -
48 3 251— 3300 37,40 30,90 22,75 17,90 — _ -
49 3 301— 3350 37,95 31,35 23,10 18,15 — — -
50 3 351— 3400 38,55 31,85 23,45 18,45 — — nn
51 3 401— 3450 39,10 32,30 23,80 18,79 — — —_
52 3 451— 3500 39,70 32,80 24,15 19,00 — — -
53 3 501— 3550 40,25 33,25 24,50 19,25 — — _
54. 3551— 3600 40,85 33,75 24,85 19,55 — _ _-
55 3 601— 3650 41,40 34,20 25,20 19,80 — -
56 3 651— 3700 42,20 34,90 25,80 20,30 — — -
57 3 701— 3750 43,00 35,60 26,35 20,75 — _ _
58 3751— 3800 43,80 36,30 26,95 21.25 — — _-
59 3801— 3850 44,60 37,00 27,50 21,70 — — _
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Die Abgabe „Notopfer Berlin" beträgt in
Steuerklasse II

au. Einkommen euer Teuer bei Kinderermäßigung für
I u 1 2 3 4 5 und mehr

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder
DM DM DM DM DM DM DM DM

1 2 3 4 5 6 | 7 8 9

von—bis
60 3 851— 3900 45,40 37,70 28,10 22,20 — —_ —_
61 3 901— 3950 46,20 38,40 28,65 22,65 _ — -
62 3 951— 4000 47,00 39,10 29,25 23,15 —_ — -

63 4 001— 4050 47,80 39,80 29,80 23,60 —_ — —_
64 4 051— 4100 48,60 40,50 30,40 24,10 —_ —_ -
65 4 101— 4150 49,40 41,20 30,95 24,55 —_ —_ -
66 4 151— 4200 50,20 41,90 31,55 25,05 —_ — -
67 4 201— 4250 51,00 42,60 32,10 25,50 _ — =
68 4 251— 4300 51,80 43,30 32,70 26.00 — _ -
69 4 301— 4350 52,60 44,00 33,25 26.45 —_ _ -
70 4 351— 4400 53,40 44,70 33,85 26,95 —_ — -
71 4 401— 4450 54,20 45,40 34,40 27,40 —_ —_ -
72 4 451— 4500 55,00 46,10 35,00 27.90 —_ —_ -
73 4 501— 4550 55,80 46,80 35,55 28,35 —_ — —_
74 4 551— 4600 56,60 47,50 36,15 28,85 _ -
75 4 601— 4650 57,40 48,20 36,70 29,30 _
76 4 651— 4700 58,20 48.90 37,30 29,80 —_ —_ -
77 4 701— 4750 59,00 49,60 37,85 30,25 _ _ _
78 4 751— 4800 59,80 50,30 38,45 30,75 _ —_
79 4 801— 4850 60,60 51,00 39,00 31,20 —_ —_
80 4 851— 4900 61,40 51,70 39,60 31,70 _ —_ —_
8 4 901— 4950 62,20 52,40 40,15 32,15 —_ — —_
82 4 951— 5000 63,00 53,10 40,75 32,65 25,69 _ —_

83 5 001— 5050 63,80 53,80 41,30 33,10 26,00 —_— -
84 5 051— 5100 64,60 - 54,50 41,90 33,60 26,35 — -
85 5 101— 5150 65,40 55,20 42,45 34,05 26,70 —_ -
86 5 151— 5200 66,20 55,90 43,05 34,55 27,05 — nu
87 5 201— 5 250 67,00 56,60 43,60 35,00 27,40 — -
88 5 251— 5300 67,80 57,30 : 44,20 35,50 27,75 — -
89 5 301— 5350 68,60 58,00 44,75 35,95 28,10 — —_
90 5 351— 5400 69,40 58,70 45,35 36,45 28,45 —_ _
9 5 401— 5450 70,20 59,40 45,90 36,90 28,80 —_ —_
92 5 451— 5500 71,00 60.10 46,50 37,40 29,15 —_ -
93 5 501— 5550 71,80 60,80 47,05 37,85 29,50 — —_
94 5 551— 5600 72,60 61,50 47,65 38,35 29,85 —_ —_
95 5 601— 5650 73,40 62,20 48,20 38,80 30,20 —_
96 5 651— 5 700 74,20 62,90 48,80 39.30 30,55 —_ _
97 5 701— 5750 75,00 63,60 49,35 39,75 30,90 _ -
98 5 751— 5800 75,80 64,30 49,95 40.25 31,25 — —_
99 5 801— 5850 76,60 65,00 50,50 40,70 31,60 — -
100 5 851— 5900 77,40 65,70 51,10 41,20 31,95 —_ _
101 5 901— 5950 78,20 66,40 51,65 41.65 32,30 _ -
102 5 951— 6.000 79,00 67,10 52,25 42,15 32,65 _ -

103 6 001— 6050 79,80 67,80 52,80 42,60 33,00 _ -
104 6 051— 6100 81,45 69,20 53,95 43,55 33,70 _ -
105 6 101— 6150 83,05 70,60 55,10 4A.A5 34,40 —_ -
106 6 151— 6200 84,70 72.00 56,25 45,40 35,10 _ -
107 6 201— 6 250 86,30 73,40 57,40 46,30 35,80 _ -
108 6 251— 6300 87,95 74,80 58,55 47,25 36,50 —_ -
109 6 301— 6 350 89,55 76,20 59,70 48,15 37,20 _ -
110 6 351— 6 400 91,20 77,60 60,85 49,10 37,90 — —_
111 6 401— 6450 92,80 79,00 62,00 50,00 38,60 _ -
112 6 451— 6500 94,45 80,40 63,15 50,95 39,30 _ —_
113 6 501— 6 550 96,05 81,80 64,30 51.85 40,00 —_ —_
114 6 551— 6 600 97,70 83,20 65,45 52.80 40,70 —_ u
115 6 601— 6 650 99,30 84,60 66,60 53,70 41,40 29,10 —_
116 6 651— 6 700 100,95 86,00 67,75 54,65 42,10 29,60 —_
117 6 701— 6 750 102,55 87,40 68,90 55,55 42,80 _ 30,05 —_
118 6 751— 6 800 104,20 88,80 70,05 56,50 . 43,50 30,55 —_
119 6 801— 6 850 105,80 90,20 71,20 57,40 44,20 31,00 —_
120 6 851— 6 900 107,45 91,60 72,35 58,35 44,90 31,50 _
121 6 901— 6 950 109,05 93,00 73,50 59,25 45,60 31,95 —_
122 6 951— 7000 110,70 94,40 74,65 60,20 46,30 32,45 -

123 7 001— 7050 112,30 95,80 75,80 61,10 47,00 32,90 —_
124 7051—7100 113,95 97,20 76,95 62,05 47,70 33,40 -
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Lid. Einkommen Steuer- euer. beiKinderermäßigungfür
I 1 1 2 3 4 5 und mehr

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder
DM DM DM DM DM DM DM DM

1 2 | 3 4 5 6 7 8 9

von—bis
125 7 101— 7150 115,55 98,60 78,10 62,95 48,40 33,85 -
126 7 151— 7200 117,20 100,00 79,25 63,90 49,10 34,35 -
127 7201— 7250 118,80 101,40 80,40 64,80 49,80 34,80 -
128 7 251— 7300 120,45 102,80 81,55 65,75 50,50 35,30 -
129 7 301— 7350 122,05 104,20 82,70 66,65 51,20 35,75 -
130 7 351— 7400 123,70 105,60 83,85 67,60 51,90 36,25 -
131 7401— 7450 125,30 107,00 85,00 68,50 52,60 36,70 -
132 7451—7500 126,95 108,40 86,15 69,45 53,30 37,20 -
133 7501—7550 128,55 109,80 87,30 70,35 54,00 37,65 -
134 7 551— 7600 130,20 111,20 88,45 71,30 54,70 38,15 -
135 7601—7650 131,80 112,60 89,60 72,20 55,40 38,60 —_
136 7651— 7700 133,45 114,00 90,75 73,15 56,10 39,10
137 7 701— 7750 135,05 115,40 91,90 74,05 56,80 39,55 -
138 7751—7800 136,70 116,80 93,05 75,00 57,50 40,05 -
139 7801— 7850 138,30 118,20 94,20 75,90 58,20 40,50
140 7851— 7900 139,95 119,60 95,35 76,85 58,90 41,00 -
141 7 901—7950 141,55 121,00 96,50 77,75 59,60 41,45 —_
142 7951—8000 143,20 122,40 97,65 78,70 60,30 41,95 —_

143 8001— 8050 144,80, 123,80 98,80 79,60 61,00 42,40 -
144 8051—8100 146,45 125,20 99,95 80,55 61,70 42,90 —_
145 8 101—8150 148,05 126,60 101,10 81,45 62,40 43,35 —_
146 8 151— 8200 149,70 128,00 102,25 82,40 63,10 43,85 -
147 8 201— 8250 151,30 129,40 103,40 83,30 63,80 44,30 -
148 8251—8300 152,95 130,80 104,55 84,25 64,50 44,80 -
149 8301—8350 154,55 132,20 105,70 85,15 65,20 45,25 27,75
150 8351—8400 156,20 133,60 106,85 86,10 65,90 45,75 28,00
151 8401— 8450 157,80 135,00 108,00 87,00 66,60 46,20 28,20
152 8451—8500 159,45 136,40 109,15 87,95 67,30 46,70 28,45
153 8501—8550 161,05 137,80 110,30 88,85 68,00 47,15 28,65
154 8 551— 8600 162,70 139,20 111,45 89,80 68,70 47,65 28,90
155 8601—8 650 164,30 140,60 112,60° 90,70 -69,40 48,10 29,10
156 8651— 8700 165,95 142,00 113,75 91,65 70,10 48,60 29,35
157 8701—8750 167,55 143,40 114,90 92,55 70,80 49,05 29,55
158 8751—8800 169,20 144,80 116,05 93,50 71,50 49,55 29,80
159 8801—8850 170,80 146,20 117.20 94,40 72,20 50,00 30,00
160 8 851— 8900 172,45 147,60 118,35 95,35 72,90 50,50 30,25
161 8901-—8950 174,05 149,00 119,50 96,25 73,60 50,95 30,45
162 8 951— 9000 175,70 150,40 120,65 97,20 74,30 51,45 30,70

163 9001-——-9050 177,30 151,80 121,80 98,10 75,00 51,90 30,90
164 9051— 9100 178,95 153,20 122,95 99,05 75,70 52,40 31,15
165 9 101—9150 180,55 154,60 124,10 99,95 76,40 52,85 31,35
166 9 151—9200 182,20 156,00 125,25 100,90 77,10- 53,35 31,60
167 9201—9250 183,80 157,40 126,40 101,80 77,80 53,80 31,80
168 9251—9300 185,45 158,80 127,55 102,75 78,50 54,30 32,05
169 9301—9350 187,05 160,20 128,70 103,65 79,20 54,75 32,25
170 9351—9400 188,70 161,60 129,85 104,60 79,90 55,25 32,50
171 9 A01-—9450 190,30 163,00 131,00 105,50 80,60 55,70 32,70
172 9 451— 9500 191,95 164,40 132,15 106,45 81,30 56,20 32,95
173 9501—9550 193,55 165,80 133,30 107,35 82,00 56,65 33,15
174 9551—9600 195,20 167,20 134,45 108,30 82,70 57,15 33,40
175 9601—9650 196,80 168,60 135,60 109,20 83,40 57,60 33,60
176 9651—9700 198,45 170,00 136,75 110,15 84,10 58,10 33,85
177 9701—9750 200,05 171,40 137,90 111,05 84,80 58,55 34,05
178 9751—9800 _ 201,70 172,80 139,05 112,00 85,50 59,05 34,30
179 9801—9850 203,30 174,20 140,20 112,90 86,20 59,50 34,50
180 9 851— 9900 204,95 175,60 141,35 113,85 86,90 60,00 34,75
181 9901—9950 206,55 177,00 142,50 114,75 87,60 60,45 34,95
182 9951—10000 208,20 178,40 143,65 115,70 88,30 60,95 35,20

183 10001—10050 209,80 179,80 144,80 116,60 89,00 61,40 35,40
184 10051—10100 211,45 181,20 145,95 117,55 89,70 61,90 35,65
185 10101—10150 213,05 182,60 147,10 118,45 90,40 62,35 35,85
186 10151—10200 214,70 184,00 148,25 119,40 91,10 62,85 36,10
187 10201—10250 216,30 185,40 149,40 120,30 91,80 63,30 36,30
188 10251—10300 217,95 186,80 150,55 121,25 92,50 63,80 36,55189 10301—10350 219,55 188,20 151,70 122,15 93,20 64,25 36,75190 10351—10400 221,20 189,60 152,85 123,10 93,90 64,75 37,00



Lfd. Einkommen Steuer- Steuer- .. un. .Nr. klasse klasse bei Kinderermäßigung für nn
I I i 2 3 4 5 und mehr

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder
on _DM DM DM DM DM DM DM DM _

1 2 3 4 5 6 \ 7 8 g
von—bis

191 10401—-10450 222,80 191,00 154,00 124,00 94,60 65,20 37,20
192 10451—10 500 224,45 192,40 155,15 124,95 95,30 65,70 37,45
193 10501—10 550 226,05 193,80 156,30 125,85 96,00 66,15 37,65
194 10551—10 600 227,70 195,20 157,45 126,80 96,70 66,65 37,90
195 10601—10 650 229,30 196.60 158,60 127,70 97,40 67,10 38,10
196 10651—10 700 230,95 198,00 159,75 128,65 98,10 67,60 38,35
197 10701—10 750 232,55 199,40 160,90 129,55 98,80 68,05 38,55
198 10751—10 800 234,20 200,80 162,05 130,50 99,50 68,55 38,80
199 10801—10 850 235,80 202,20 163,20 131,40 100,20 69,00 39,00
200 10851—10 900 237,45 203,60 164,35 132,35 100,90 69,50 39,25
201 10901—10 950 239,05 205,00 165,50 133,25 101,60 69,95 39,45
202 10 951—11 000 240,70 206,40 166,65 134,20 102,30 70,45 39,70

203 11001—11 050 242,30 207,80 167.80 135,10 103,00 70,90 39,90
204 11051—11 100 243,95 209,20 168,95 136.05 103,70 71,40 40,15
205 11 101—11 150 245,55 210.60 170,10 136,95 104,40 71,85 40,35
206 11 151—11200 247,20 212,00 171,25 137,90 105,10 72,35 40,60
207 11201—11 250 248,80 213,40 172,40 138,80 105,80 72,80 40,80
208 11251—11 300 250,45 214,80 173,55 139,75 106,50 73,30 41,05
209 11301—11 350 252,05 216,20 174,70 140,65 107,20 73,75 41,25
210 11351—11 400 253,70 217,60 175,85 141.60 107,90 74,25 41,50
211 11401—11 450 255,30 219,00 177,00 142,50 108,60 74,70 41,70
212 11451—11 500 256,95 220,40 178,15 143,45 109,30 75,20 41,95
213 11501—11 550 258,55 221,80 179,30 144,35 110,00 75,65 42,15
214 11551—11 600 260,20 223,20 180,45 145,30 110,70 76,15 42,40
215 11601—11 650 261,80 224,60 181,60 146,20 111,40 76,60 42,60
216 11651—11 700 263,45 226,00 182,75 147.15 112,10 77,10 42,85
217 11701—11 750 265,05 227,40 183,90 14805 112,80 77,55 43,05
218 11751—11 800 266,70 228,80 185,05 149,00 113,50 78,05 43.30
219 11801—11 850 268,30 230,20 186,20 149,90 114,20 78,50 43,50
220 11851—11 900 269,95 231,60 187,35 150.85 114,90 79,00 43,75
221 11901—11 950 271,55 233,00 188,50 151,75 115,60 79,45 43,95
222 11951—12 000 273,20 234,40 189,65 152,70 116,30 79,95 44,20

223 12001—12 100 274,80 235,80 190,80 153,60 117,00 80,40 44,40
224 12 101—12200 278,55 239,05 193,80 156,35 119,55 82,70 46.50
225 12201—-12300 282,30 242,30 196,80 159.10 122,10 85,00 48,60
226 12301—12 400 286,05 245,55 199,80 16185 "124,65 87,30 50,70
227 12401—12 500 289,80 248,80 202,80 164,60 127,20 89,60 52,80
228 12501—12 600 293,55 252,05 205,80 167,35 129,75 91,90 54,90
229 12601—12 700 297,30 255,30 208,80 170.10 132,30 94,20 57,00
230 12701—12 800 301,05 258,59 211,80 172,85 134,85 96,50 59,10
231 12801—12 900 304,80 261,80 214,80 175,60 137,40 98,80 61,20
232 12901—13 000 308,55 265,05 217,80 178,35 139,95 101,10 63,30

233 13001—13 100 312,30 268,30 220,80 181,10 142,50 103,40 65,40
234 13 101—13200 316,05 271,55 223,80 183,85 145,05 105,70 67,50
235 13201—13 300 319,80 274,80 226,80 186,60 147,60 108,00 69,60
236 13301—13 400 323,55 278,05 229,80 189,35 150,15 110,30 71,70
237 13401—13 500 327,30 281,30 232.80 192,10 152,70 112,60 73,80
238 13501—13 600 331,05 284,55 235,80 194,85 155,25 114,90 75,90
239 13601—13 700 334,80 287,80 238,80 197.60 157,80 117,20 78,00
240 13701—13 800 338,55 291,05 241,80 200,35 160,35 119,50 80,10
241 13801—13 900 342,30 294,30 244,80 203,10 162,90 121,80 82,20
242 13901—14 000 346,05 297,55 247,80 205,85 165,45 124,10 84,30

243 14001—14 100 349,80 300,80 250,80 208,60 168,00 126,40 86,40
244 14 101—14 200 353,55 304,05 253,80 211,35 170,55 128,70 88,50
245 14201—14 300 357,30 307,30 256,80 21410 173,10 131,00 90,60
246 14301—14 400 361,05 310,55 259,80 216,85 175,65 133,30 92,70
247 14401—14 500 364,80 313,80 262,80 219,60 178,20 135,60 94,80
248 14501—14 600 368,55 317,05 265,80 222,35 180,75 137,90 96,90
249 14601—14 700 372,30 320,30 268,80 225,10 183,30 140,20 99.00
250 14701—14 800 376,05 323,55 271,80 227,85 185,85 142,50 101,10
251 14801—14 900 379,80 326,80 274,80 230,60 188,40 144,80 103,20
252 14901—15 000 383,55 330.05 277,80 233,35 190,95 147,10 105,30

253 15001—15 100 387,30 333,30 280,80 236,10 193,50 149,40 107,40
254 15 101—15200 391,05 283,80 238,85 196,05 151,70 109,50336,55
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nid. Einkommen Teuer Steuer bei Kinderermäßigung für
I 1 1 2 3 4 5 und mehr

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder
DM DM DM DM DM DM DM DM

1 2 3 4. 5 6 7 8 9

von—-bis
255 15201—15 300 394,80 339,80 286,80 241,60 198,60 154,00 111,60
256 15301—15 400 398,55 343,05 289,80 244,35 201,15 156,30 113,70
257 15401—15 500 402,30 346,30 292,80 247,10 203,70 158,60 115,80
258 15501—15 600 406,05 349,55 295,80 249,85 206,25 160,90 117,90
259 15601—15 700 409,80 352,80 298,80 252,60 208,80 163,20 120,00
260 15701—15 800 413,55 356,05 301,80 255,35 211,35 165,50 122,10
261 15801—15 900 417,30 359,30 304,80 258,10 213,90 167,80 124,20
262 15901—16 000 421,05 362,55 307,80 260,85 216,45 170,10 126,30

263 16001—16 100 424,80 365,80 310,80 263,60 219,00 172,40 128,40
264 16 101-—16200 428,55 369,05 313,80 266,35 221,55 174,70 130,50
265 16201—16 300 432,30 372,30 316,80 269,10 224,10 177,00 132,60
266 16301——16400 436,05 375,53 319,80 271,85 226,65 179,30 134,70
267 16401—16 500 439,80 378,80 322,80 274,60 229,20 181,60 136,80
268 16501—16 600 443,55 382,05 325,80 277,35 231,75 183,90 138,90
269 16601—16 700 447,30 385.30 328,80 280.10 234,30 186,20 141,00
270 16701—16 800 451,05 388,55 331,80 282,85 236,85 188,50 143,10
271 16801—16 900 454,80 391,80 334,80 285,60 239,40 190,80 145.20
272 16901—17 000 458,55 395,05 337,80 288,35 241,95 193,10 147,30

273 17001—17 100 462,30 398,30 340,80 291,10 244,50 195,40 149,40
274 17 101—17200 466,05 401,55 343,80 293,85 247,05 197,70 151,50
275 17201—17 300 469,80 404,80 346,80 296,60 249,60 200,00 153,60
276 17301—17 400 473,55 408,05 349,80 299,35 252,15 202,30 155,70
277 17401—17 500 477,30 411,30 352,80 302,10 254,70 204,60 157,80
278 17501—17 600 481,05 414,55 355,80 304,85 257,25 206,90 159,90
279 17601—17 700 484,80 417,80 358,80 307,60 259,80 209,20 162,00
280 17701—17 800 488,55 421,05 361,80 310,35 262,35 211,50 164,10
281 17801—17 900 492,30 424,30 364,80 313,10 264,90 213,80 166,20
282 17901—18 000 496,05 427,55 367,80 315,85 267,45 216,10 168,30

283 18001—18 100 499,80 430,80 370,80 318,60 270,00 218,40 179,40
284 18 101—18200 503,55 434,05 373,80 321,35 272,55 220,70 172,50
285 18201—18 300 507,30 437,30 376,80 324,10 275,10 223,00 174,60
286 18301—18 400 511,05 440,55 379,80 326,85 277,65 225,30 176,70
287 18401—18 500 514,80 443,80. 382,80 329,60 280,20 227,60 178,80
288 18501—18 600 518,55 447,05 385,80 332,35 282,75 229,90 180.90
289 18601—18 700 522,30 450,30 388,80 335,10 285,30 232,20 183,00
290 18701—18 800 526,05 453,55 391,80 337,85 287,85 234,50 185,10
291 18801—18 900 529.80 456,80 394,80 340,60 290,40 236,80 187,20
292 18901—19 000 533,55 460,05 397,80 343,35 292,95 239,10 189,30

293 19001—19 100 537,30 463,30 400,80 346,10 295,50 241,40 191,40
294 19 101—19200 541,05 466,55 403,80 348,85 298,05 243,70 193,50
295 19201—19 300 544,80 469,80 406,80 351,60 300,60 246,00 195.60
296 19301—19 400 548,55 473,05 409,80 354,35 303,15 248,30 197,70
297 19401—19 500 552,30 476,30 412,80 357,10 305,70 250,60 199,80
298 19501—-19600 556,05 479,55 415,80 359,85 308,25 252,90 201,90
299 19601—19 700 559,80 482,80 418,80 362,60 310,80 255,20 204,00
300 19701—19 800 563,55 486,05 421,80 365,35 313,35 257,50 206,10
301 19801—19 900 567,30 489,30 424,80 368,10 315,90 259,80 208.20
302 19901—20 000 571,05 492,55 427,80 370,85 318,45 262,10 210,30

303 20 001—20 100 574,80 495,80 430,80 373,60 321,00 264,40 212,40
304 20 101—20200 578,55 499,05 433,80 376,35 323,55 266,70 214.50
305 20 201—20 300 582,30 502,30 436,80 379,10 326,10 269,00 216,60
306 20 301—20 400 586,05 505,55 439,80 381,85 328,65 271,30 218,70
307 20 401—20 500 589,80 508,80 442,80 384,60 331,20 273,60 220,80
308 20 501—20 600 593,55 512,05 445,80 387,35 333,75 275,90 222,90
309 20 601—20 700 597,30 515,30 448,80 390,10 336,30 278,20 225.00
310 20 701--20 800 601,05 518,55 451,80 392,85 338,85 280,50 227,10
311 20 801—20 900 604,80 521,80 454,80 395,60 341,40 282,80 229,20
312 20 901—21 000 608,55 525,05 457,80 398,35 343,95 285,10 231,30

313 21 001—21 100 612,30 528,30 460,80 401,10 346,50 287,40 233,40
314 21 101—21200 616,05 531,55 463,80 403,85 349,05 289,70 235,50
315 21 201—21 300 619,80 534,80 466,80 406,60 351,60 292,00 237,60
316 21 301—21 400 623,55 538,05 469,80 409,35 354,15 294,30 239,70
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Lfd. Einkommen Steuer- Steuer- > 17: un: .Nr. klasse klasse bei Kinderermäßigung für
I 1 1 2 3 4 5 und mehr

: Kind Kinder Kinder Kinder Kinder
I DM DM DM DM DM DM DM DM _
1 2 | 3 4 5 6 7 8 9

von—bis
317 21 401—21 500 627,30 541,30 472,80 412,10 356,70 296,60 241,80
318 21 501—21 600 631,05 544,55 475,80 414,85 359,25 298,90 243,90
319 21 601—21 700 634,80 547,80 478,80 417,60 361,80 301,20 246,00
320 21 701—21 800 638,55 551,05 481,80 420,35 364,35 303,50 248,10
321 21 801—21 900 642,30 554,30 484,80 423,10 366,90 305,80 250,20
322 21 901—22 000 646,05 557,55 487,80 425,85 369,45 308,10 252,30

323 22 001—22 100 649,80 560,80 490,80 428,60 372,00 310,40 254.40
324 22 101—22200 653,55 564,05 493,80 431,35 374,55 312,70 256,50
325 22 201—22 300 657,30 567,30 496,80 434,10 377,10 315,00 258,60
326 22 301—22 400 661,05 570,55 499,80 436,85 379,65 317,30 260.70
327 22 401—22 500 664,80 573,80 502,80 439,60 382,20 319,60 262,80
328 22 501—22 600 668,55 577,05 505,80 442,35 384,75 321,90 264,90
329 22 601—22 700 672,30 580,30 508,80 445,10 387,30 324,20 267,00
330 22 701—22 800 676,05 583,55 511,80 447,85 389,85 326,50 269,10
331 22 801—22 900 679,80 586,80 514,80 450,60 392,40 328,80 271,20
332 22 901—23 000 683,55 590,05 517,80 453,35 394,95 331,10 273,30

333 23 001—23 100 687,30 593,30 520,80 456,10 397,50 333,40 275,40
334 23 101—23200 691,05 596,55 523,80 458,85 400,05 335,70 277,50
335 23 201—23 300 694,80 599,80 526,80 461,60 402,60 338,00 279,60
336 23 301—23 400 698,55 603,05 529,80 464,35 405,15 340,30 281,70
337 23 401—23 500 702,30 606,30 532,80 467.10 407,70 342,60 283,80
338 23 501—23 600 706,05 609,55 535,80 469,85 410,25 344,90 285,90
339 23 601—23 700 709,80 612,80 538,80 472,60 412,80 347,20 288,00
340 23 701—23 800 713,55 616,05 541,80 475,35 415,35 349,50 290,10
341 23 801—23 900 717,30 619,30 544,80 478,10 417,90 351,80 292,20°
342 23 901—24 000 721,05 622,55 547,80 480,85 420,45 354,10 294,30
343 ab 24001 724,80 625,80 550,80 483,60 423,00 356,40 296,40
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Anlage 2
(zu86)

nid. Jahreslohn Steuer euer. bei Kinderermäßigungfür
\ I I 1 2 3 4 5 und mehr

Kind Kinder Kinder Kinder KinderDM DM DM DM DM DM DM DM
1 2 3 4 5 6 7 8 9

von—bis
1 1837—1886,99 10,35 _ — _ _ _ -
2 1887—1936,99 10,95 — _ _ _ -
3 1937—1986,99 11,50 _ _ — _ _ =
4 1987—2.036,99 12,10 _ _ _ _ _ _
5 2037—2086,99 12,65 — — — — -
6 2087—2136,99 13,25 — _ _ _ _ -
7 2137—2186,99 13,80 _ _ —_ _ _8 2187—2236,99 14,40 — —_ u = _
9 2237—2286,99 14,95 _ — _
10 22837—2336,99 15,55 _ _ _ —_ _
11 2337—2386,99 16,10 — _ _ _ _ _
12 2387—2436,99 16,70 _ Bu _ _ _
13 2437—2486,99 17,25 —_ _ _ —_ _14 2487—2536,99 17,85 _ —_ _ — _
15 2 537— 2586,99 18,40 _ —_ ı —_ _ _
16 2587—2636,99 19,00 _ — _ _ -
17 2637—2686,99 19,55 _ _ — _ _ -
18 2687—2736,99 20,15 _ _ _ — —_ -
19 2737—2786,99 20,70. 17,10 — — _ _ =
20 2787—2836,99 21,30 17,60 _ — _ — -
21 2837—2886,99 21,85 18,05 — _ _ _ -
22 2887—2936,99 22,45 18,55 _ _ —_ —_ -
23 2937—2986,99 23,00 19,00 _ — —_ — -
24 2987—3036,99 23,60 19,50 _ _ _ _ _
25 3037—3086,99 24,15 19,95 _ _ _ _ -
26 3087—3136,99 24,75 20,45 _ _ _ — -
27 3137—3186,99 25,30 20,90 _ _ —_ _
28 3187—3236,99 25,90 21,40 _ _ —_ _ _
29 3237—3286,99 26,45 21,85 _ _ u -
30 3287—3336,99 27,05 22,35 _ _ _ = =
3 3337—3386,99 27,60 22,80 _ _ _ — =
32 3387—3436,99 28,20 23,30 _ _ _ _
33 3437—3486,99 28,75 23,75 _ — _ — _
34 3487—3536,99 29,35 24,25 17,85 — _ _ -
35 3537—3586,99 29.90 24.70 18,20 — —_ _ _
36 3587—3636,99 30,50 25,20 18,55 _ _ — -
37 3637—3686,99 31,05 25.65 18,90 — _ _ _
38 3687—3736,99 31,65 26,15 19.25 _ —_ _ _
39 3737—3786,99 32.20 26.60 19,60 _ —_ _ _
40 3787—3836,99 32,80 27.10 19,95 _ _ _ _
4 3837—3886,99 33,35 27,55 20,30 _ —_ _ _
42 3887—3936,99 33,95 28,05 20,65 _ _ _ _
43 3937—3986,99 34,50 28,50_ 21,00 _ _ —_ _
44 3987—4036,99 35,10 29,00 21,35 _ _ —_ -
45 4037—4.086,99 35,65 29,45 21,70 _ —_ —_ _
46 4087—4136,99 36,25 29,95 22,05 _ — _ _
47 4137—4186,99 36,80 30,40 22,40 _ _ _ _
48 4187—4236,99 37,40 30,90 22,75 17,90 _ _ _
49 4237—4286,99 37,95 31,35 23,10 18,15 —_ _ _
50 4287—-4336,99 38,55 31,85 23,45 18,45 _ _ _
51 4337—4386,99 39,10 32,30 23,80 18,70 _ _ _
52 4387—4436,99 39,70 32,80 24,15 19,00 = _ _
53 4437-—-4486,99 40,25 33,25 24,50 19,25 _ _ _
54 4487—4536,99 40,85 33,75 24,85 19,55 _ _ _
55 4537—4586,99 41,40 34,20 25,20 19,80 _ — _
56 4587—4636,99 42,20 34.90 25,80 20,30 — _ -
57 4637—4686,99 43,00 35,60 26,35 20,75 _ _ _
58 4687—4736,99 43,80 36.30 26,95 21,25 _ _ -
59 4737—4786,99 44,60 37,00 27,50 21,70 _ _ -
60 4787—4836,99 45,40 37,70 28,10 22,20 _ _ _
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na. Jahreslohn Steuer Steuer bei Kinderermäßigung für on
I u 1 2 3 4 5 und mehr

Kind Kinder | Kinder Kinder Kinder. DM DM DM DM DM | DM _ DM _DM
1 2 3 4 5 6 | 7 8 9

von—.bis
61 4837-—4886,99 46,20 38,40 28,65 22,65 —_ _ —_
62 4 887— 4936,99 47,00 39,10 29,25 23,15 — — Bi

63 4 937— 4 986,99 47,80 39.80 29,80 23,60 — — -
64 4 987— 5.036,99 48,60 40,50 30,40 24,10 — — -
65 5037—5086,99 49,40 41,20 30,95 24,55 —_ _ -
66 5 087— 5 136,99 50,20 41,90 31,55 253,05 —_— — —_
67 5 137—5 186,99 51.00 42.60 32,10 25,50 _ _ _
68 5 187— 5 236,99 51,80 43,30 32,70 26,00 — — _
69 5 237— 5 286,99 52,60 44,00 33,25 26,45 — -
70 5 287— 5336,99 53,40 44,70 33,85 26,95 — — _
71 5 337— 5 386,99 54,20 45,40 34,40 27,40 — —_— -
72 5 387—5436,99 55,00 46,10 35,00 27,90 — — -
73 5437-—5486,99 55,80 46,80 35,55 28,35 — — -
74 5 487— 5 536,99 56,60 47,50 36,15 28,85 — -
75 5 537— 5586,99 57.40 48,20 36,70 29,30 —_ -
76 5 587—5636,99 58,20 48,90 37,30 29,80
77 5 637— 5 686,99 59,00 49,60 37,85 30,25
78 5 687— 5 736,99 59,80 50,30 38,45 30,75 — —_ -
79 5 737— 5 786,99 60,60 51,00 39,00 31,20 — — -
80 5 787— 5 836,99 61,40 51,70 39,60 31,70 — = -
8 5 837— 5 886,99 62,20 52,40 40,15 32,15 — — -
82 5 887— 5 936,99 63,00 53.10 40,75 32,65 25,65 — -

83 5937—5986,99 63,80 53,80 41,30 33,10 26,00 —_ —_
84 5 987— 6 036,99 64,60 54,50 41,90 33,60 26,35 _ -
85 6037—6086,99 65,40 55,20 42,45 34,05 26,70 —_ —_
86 6 087— 6 136,99 66,20 55,90 43,05 34,55 27,05 -
87 6 137— 6 186,99 67,00 56.60 43,60 35,00 27,40 — -
88 6 187—6236,99 67,80 57,30 44,20 35,50 27,75 —_ —_
89 6 237— 6 286,99 68,60 58,00 44,75 35,95 28,10 — -
90 6287—6336,99 69,40 58,70 45,35 36,45 28,45 —_ _
91 6337—6386,99 70,20 59,40 45,90 36,90 28,80 _ —_
92 6387—6436,99 71,00 60,10 46,50 37.40 29,15 _ —_
93 6437—6486,99 71,80 60,80 47,05 37,85 29,50 _ _
94 6 487— 6 536,99 72.60 61,50 47,65 38,35 29,85
95 6537—6586,99 73,40 62,20 48,20 38,80 30,20 _ —_
96 6587—6636,99 74,20 62,90 48,80 39,30 30,53 —_ -
97 6 637— 6 686,99 75,00 63,60 49,35 39.75 30,90 — -
98 6 687— 6 736,99 75,80 64,30 49,95 40,25 31,25 —_ -
99 6 737— 6 786,99 76,60 65,00 50,50 40,70 31,60 — —_
100 6 787— 6 836,99 77,40 65,70 51,10 41,20 31,95 —_ —_
101 6837—6886,99 78,20 66,40 51,65 41,65 32,30 _ _
102 6887—6936,99 79,00 67,10 52,25 42,15 32,65 —_ —_

103 6937—6986,99 79,80 67,80 52,80 42.60 33,00 _ _
104 6 9387—7036,99 81,45 69,20 53,95 43.55 33,70 _ _
105 7037—7086,99 83,05 70,60 55,10 44,45 34,40 _ —_
106 7087— 7 136,99 84,70 72.00 56,25 45.40 35,10 _ —_
107 7137— 7186,99 86,30 73,40 57,40 46,30 35,80 _ —_
108 7 187— 7236,99 87,95 74,80 58,55 47,25 36,50 _ —_
109 7237 — 7 286,99 89,55 76.20 59,70 48,15 37,20 _ -
110 7 287— 7336,99 91,20 77.60 60.85 49.10 37,90 —_ _
111 7337—7386,99 92,80 79,00 62,00 50.00 38,60 _ _
112 7387 — 7436,99 94,45 80.40 63,15 50.95 39,30 _ —_
113 7 437— 7486,99 96,05 81,80 64,30 5185 40,00 — —_
114 7487—7536,99 97,70 83,20 65,45 5280 40,70 —_ _
115 7537— 7586,99 99,30 84.60 66,60 53.70 41,40 29,10 —_
116 7 587— 7636,99 100,95 86,00 67,75 54,65 42,10 29,60 _
117 7 637— 7686,99 102,55 87.40 68,90 55,55 42,80 30,05 -
118 7687— 7736,99 104,20 88,80 70.05 56,50 43,50 30,55 -
119 7737— 7786,99 105,80 90,20 71.20 57.40 44,20 31,00 -
120 7787— 7836,99 107,45 91,60 72,35 58.35 44,90 31,50 _-
121 7837— 7886,99 109,05 93,00 73,50 59.25 45,60 31,95 -
122 7887— 7936,99 110,70 94,40 74,65 60,20 46,30 32,45 —_

123 7937— 7986,99 112,30 95.80 75.80 61,10 47,00 32,90 -
124 7 987— 8036,99 113,95 97,20 76,95 62,05 47,70 33,40 -
125 8037—8086,99 115,55 98,60 78,10 62,95 48,40 33,85 _
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nu Jahresiohn | Steuer Auer bei Kinderermäßigung für
I u 1 2 3 4 5 und mehr

Kind Kinder Kinder Kinder KinderDM. DM DM DM DM DM DM DM
1 2 | 3 4 5 6 7 8 9

vuon—bis
126 8087—8136,99 117,20 100,00 79,25 63.90 49,10 34,35 -
127 8137—8186,99 118,80 101,40 80,40. 64,80 49,80 34,80 -
128 8187—8236,99 120.45 102,80 81,55 65,75 50,50 35,30 —_
129 8237—8286,99 122,05 104,20 82,70 66,65 51,20 35,75 -
130 8287—8336,99 123,70 105,60 83,85 67,60 51,90 36,25 _
131 8337—8386,99 125,30 107,00 85,00 68,50 52,60 36,70
132 8387—8436,99 126,95 108,40 86,15 69,45 53,30 37,20 -
133 8437—8486,99 128,55 109,80 87,30 70,35 54,00 37,65
134 8487—8536,99 130,20 111,20 88,45 71,30 54,70 38,15 _
135 8537—8586,99 131,80 112,60 89,60 72,20 55,40 38,60 -
136 8587—8636,99 133,45 114,00 90,75 73,15 56,10 39,10 -
137 8637—8686,99 135,05 115,40 91,90 74,05 56,80 39,55 —_
138 8687—8736,99 136,70 116,80 93,05 75,00 57,50 40,05 —_
139 8737—8786,99 138,30 118,20 94,20 75,90 58,20 40,50 u
140 8787—8836,99 139,95 119,60 95,35 76,85 58,90 41,00 —_141 8837—8886,99 141,55 121,00 96,50 77,75 59,60 41,45 —_
142 8887—8936,99 143,20 122,40 97,65 78,70 60,30 41,95 -
143 8937—8986,99 144,80 123,80 98,80 79,60 61,00 42,40 _
144 8987—9036,99 146,45 125,20 99,95 80,55 61,70 42,90 _
145 9037—9.086,99 148,05 126,60 101,10 '81,45 62,40 43,35 _
146 9087—9136,99 149,70 128,00 102,25 82,40 63,10 43,85 _
147 9137—9186,99 151,30 129,40 103,40 83,30 63,80 44,30 _
148 9187—9236,99 152,95 130,80 104,55 84,25 64,50 44,80 _
149 9237—9286,99 154,55 132,20 105,70 85,15 65,20 45,25 27,75
150 9287—9336,99 156,20 133,60 106,85 86,10 65,90 45,75 28,00
151 9337—9386,99 157,80 135,00 108,00 87,00 66,60 46,20 28,20
152 9387—9436,99 159,45 136,40 109,15 87,95 67,30 46,70 28,45153 9437—9486,99 161,05 137,80 110,30 88,85 68,00 47,15 28,65
154 9487—9536,99 162,70 139,20 111,45 89,80 68,70 47,65 28,90
155 9537—9586,99 164,30 140,60 112,60 90,70 69,40 48,10 29,10156 9587—9636,99 165,95 142,00 113,75 91,65 70,10 48,60 29,35
157 9637—-9686,99 167,55 143,40 114,90 92,55 70,80 49,05 29,55
158 9687—9736,99 169,20 144,80 116,05 93,50 71,50 49,55 29,80
159 9737—9786,99 170,80 146,20 117.20 94.40 72,20 50,00 30,00
160 9787—9836,99 172,45 147.60 118,35 95,35 72,90 50,50 30,25
161 9837—9886,99 174,05 149,00 119,50 96,25 73,60 50,95 30,45
162 9887—9936,99 175,70 150,40 120,65 97,20 74,30 51,45 30,70

163 9937—9986,99 177,30 151,80 121,80 98,10 75,00 51,90 30,90
164 9987—10036,99 178,95 153,20 122,95 99,05 75,70 52,40 31,15
165 10037—10086,99 180,55 154,60 124,10 99,95 76,40 52,85 31,35
166 10087—10136,99 182,20 156,00 125,25 100,90 77.10 53,35 31,60
167 10137—10186,99 183,80 157,40 126,40 101,80 77,80 53,80 31,80
168 10187—10236,99 185,45 158,80 127,55 102,75 78,50 54,30 32,05
169 10237-—10286,99 187,05 160,20 128,70 103,65 79,20 54,75 32,25
170 10287—10336,99 188,70 161,60 129,85 104,60 79,90 55,25 32,50
171 10337—10386,99 190,30 163,00 131,00 105,50 80,60 55,70 32,70
172 10387—10436,99 191,95 164,40 132,15 106,45 81,30 56,20 32,95
173 10437—10486,99 193,55 165,80 133,30 107,35 82,00 56,65 33,15
174 10487—10536,99 195,20 167,20 134,45 108,30 82,70 57,15 33,40
175 10537—10586,99 196,80 168,60 135,60 109,20 83,40 57,60 33,60
176 1058710 636,99 198,45 170,00 136,75 110.15 84,10 58,10 33,85
177 10637—10686,99 200,05 171,40 137,90 111,05 84,80 58,55 34,05
178 10687—10736,99 201,70 172,80. 139,05 112,00 85,50 59,05 34,30
179 10737—10786,99 203,30 174,20 140,20 112,90 86,20 59,50 34,50
180 10787—10836,99 204,95 175,60 141,35 113,85 86,90 60,00 34,75
181 10837—10886,99 206,55 177,00 142,50 114,75 87,60 60,45 34,95
182 10887—10936,99 208,20 178,40 143,65 115,70 88,30 60,95 35,20

183 10937—10986,99 209,80 179,80 144,80 116,60 89,00 61,40 35,40
184 10987—11036,99 211,45 181,20 145,95* 117,55 89,70 61,90 35,65
185 11037—11086,99 213,05 182,60 147,10 118,45 90,40 62,35 35,85
136 11087—11136,99 214,70 184,00 148,25 119,40 91,10 62,85 36,10
187 11137—11186,99 216,30 185,40 149,40 120,30 91,80 63,30 36,30
188 11187—-11236,99 217,95 186,80 150,55 121,25 92,50 63,80 36,55
189 11237—11286,99 219,55 188,20 151,70 122,15 93,20 64,25 36,75
190 11287—11336,99 221,20 189,60 152,85 123,10 93,90 64,75 37,00
191 11337—11386,99 222,80 191,00 154,00 124,00 94,60 65,20 37,20
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Lfd. Jahreslohn Steuer- Steuer- \ ırr an: .Nr. klasse klasse bei Kinderermäßigung für
I I 1 2 3 4 5 und mehr

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder
DM DM DM DM DM DM DM DM

1 2 3 4 5 6 7 8 9
von—bis

192 11387—11436,99 224,45 192,40 155,15 124,95 95,30 65,70 37,45
193 11437—11486,99 226,05 193,80 156,30 125,85 96,00 66,15 37,65
194 11487—11536,99 227,70 195,20 157,45 126,80 96,70 66,65 37,90
195 11537—11 586,99 229,30 196,60 158,60 127,70 97,40 67,10 38,10
196 11587--11636,99 230,95 198,00 159,75 128,65 98,10 67,60 38,35
197 11637—11686,99 232,55 199,40 160,90 129,55 98,80 68,05 38,55
198 11687—11 736,99 234,20 200,80 162,05 130,50 99,50 68,55 38,80
199 11737—11786,99 235,80 202,20 163,20 131,40 100,20 69,00 39,00
200 11787—11836,99 237,45 203,60 164,35 132,35 100,90 69,50 39,25
201 11837—11886,99 239,05 205,00 165,50 133,25 101,60 69,95 39,45
202 11887—11936,99 240,70 206,40 166,65 134,20 102,30 70,45 39,70

203 11937—11986,99 242,30 207,80 167,80 135,10 103,00 70,90 39,90.
204 11987—12036,99 243,95 209,20 168,95 136,05 103,70 71,40 40,15205 12037—12086,99 245,55 210,60 170,10 136,95 104,40 71,85 40,35
206 12087-—12136,99 247,20 212,00 171,25 137,90 105,10 72,35 40,60207 12137—12186,99 248,80 213,40 172,40 138,80 105,80 72,80 40,80
208 12187—12236,99 250,45 214,80 173,55 139,75 106,50 73,30 41,05
209 12237—12286,99 252,05 216,20 174,70 140,65 107,20 73,75 41,25
210 12287—12336,99 253,70 217,60 175,85 141,60 107,90 74,25 41,50
211 12337—12386,99 255,30 219,00 177,00 142,50 108,60 74,70 41,70
212 12387—12436,99 256,95 220,40 178,15 143,45 109,30 75,20 41,95
213 12437—12 486,99 258,55 221,80 179,30 144,35 110,00 75,65 42.15
214 12487—12536,99 260,20 223,20 180,45 145,30 110,70 76,15 42,40
215 12537—12586,99 261,80 224,60 181,60 146,20 111,40 76,60 42,60
216 12587—12636,99 263,45 226,00 182,75 147,15 112,10 77,10 42,85
217 12637—12686,99 265,05 227,40 183,90 148,05 112,80 77,55 43,05
218 12687—12 736,99 266,70 228,80 185,05 149,00 113,50 78,05 43,30
219 12737—12786,99 268,30 230,20 186,20 149,90 114,20 78,50 43,50
220 12787—-12836,99 269,95 231,60 187,35 150,85 114,90 79,00 43,75
221 12837—12886,99 271,55 233,00 188,50 151,75 115,60 79,45 43,95
222 12887—12936,99 273,20 234,40 189,65 152,70 116,30 79,95 44,20

223 12937—13036,99 274,80 235,80 190,80 153,60 117,00 80,40 44,40
224 13037—13136,99 278,55 239,05 193,80 156,35 119,55 82,70 46,50
225 13137—13236,99 282,30 242,30 196,80 159,10 122,10 85,00 48,60
226 13237—13336,99 286,05 245,55 199,80 161,85 124,65 87,30 50,70
227 13337—13 436,99 289,80 248,80 202,80 164,60 127,20 89,60 52,80
228 13437-—13536,99 293,55 252,05 205,80 167,35 129,75 91,90 54,90
229 13537—13636,99 297,30 255,30 208,80 170,10 132,30 94,20 57.00
230 13637—13 736,99 301,05 258,55 211,80 172,85 134,85 96,50 59,10
231 13737—13836,99 304,80 261,80 214,80 175,60 137,40 98,80 61,20
232 13837—13936,99 308,55 265,05 217,80 178,35 139,95 101,10 63,30

233 13937—14036,99 312,30 268,30 220,80 181,10 142,50 103,40 65,40
234 14037—14136,99 316,05 271,55 223,80 183,85 145,05 105,70 67,50
235 14 137—14236,99 319,80 274,80 226,80 186,60 147,60 108,00 69.60
236 14237—14336,99 323,55 278,05 229,80 189,35 150,15 110,30 71,70
237 14337—14436,99 327,30 281,30 232,80 192,10 152,70 112,60 73,80
238 14437—14536,99 331,05 284,55 235,80 194,85 155,25 114,90 75.90
239 14537—14636,99 334,80 287,80 238,80 197,60 157,80 117,20 78,00
240 14637—-14736,99 338,55 291,05 241,80 200,35 160,35 119,50 80,10
241 14737—14836,99 342,30 294,30 244,80 203,10 162,90 121,80 82,20
242 14837—14936,99 346,05 297,55 247,80 205,85 165,45 124,10 8430

243 14937—15036,99 349,80 300,80 250,80 208,60 168,00 126,40 86,40
244 15037—15 136,99 353,55 304,05 253,80 211,35 170,55 128,70 88,50
245 15137—15236,99 357,30 307,30 256,80 214,10 173,10 131,00 90,60
246 15237—15336,99 361,05 310,55 259,80 216,85 175,65. 133,30 92,70
247 15337—15436,99 364,80 313,80 262,80 219,60 178,20 135,60 94,80
248 15437—15 536,99 368,55 317,05 265,80 222,35 180,75 137,90 96.90
249 15537—15636,99 372,30 320,30 268,80 225,10 183,30 140,20 99,00
250 15637—15 736,99 376,05 323,55 271,80 227,85 185,85 142,50 101,10
251 15737—15 836,99 379,80 326,80 274,80 230,60 188,40 144,80 103,20
252 15837-—-15936,99 383,55 330,05 277,80 233,35 190,95 147,10 105,30
253 15937—16036,99 337,30 333,30 280,80 236,10 193,50 149,40 107,40
254 16037—16136,99 391,05 336,55 283,80 238,85 196,05 151,70 109,50
255 16137—16236,99. 394,80 339,80 286,80 241,60 193,60 154,00 111,60
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256 16237—16336,99 398,55 343,05 289,80 244,35 201,15 156,30 113,70
257 16337—16436,99 402,30 346,30 292,80 247,10 203,70 158,60 115,80
258 16437—16 536,99 406,05 349,55 295,80 249,85 206,25 160,90 117,90
259 16537—16636,99 409,80 352,80 298,80 252,60 208,80 163,20 12000
260 16637—16 736,99 413,55 356,05 301,80 255.35 211,35 165,50 122,10
261 16737—16 836,99 417,30 359,30 304,80 258,10 213,90 167,80 124,20
262 16837—16 936,99 421,05 362,55 307.80 260.85 216,45 170,10 126.30

263 16937—17036,99 424,80 365.80 310,80 263,60 219,00 172,40 128,40
264 17037—17136,99 428,55 369,05 313,80 266,35 221,55 174,70 130,50
265 17 137—17236,99 432,30 372.30 316,80 269.10 224,10 177,00 132.60
266 17237—17 336,99 436,05 375.55 319,80 271,85 226,65 179,30 134,70
267 17337—17 436,99 439,80 378,80 322,80 274,60 229,20 181,60 136,80
268 17437—17536,99 443,55 382.05 325,80 277.35 231,75 183,90 138,90
269 17537—17636,99 447,30 385.30 328,80 280.10 234,30 186,20 141,00
270 17637—17736,99 451;05 388,55 331,80 282.85 236,85 188,50 143,10
271 17737—17836,99 454,80 391,80 334,80 285.60 239,40 190,80 145,20
272 17837—17936,99 458,55 395.05 337,80 288.35 241,95 193,10 147,30

273 17937—18036,99 462,30 398,30 340,80 291,10 244,50 195,40 149,40
274 18037—18136,99 466,05 401,55 343,80 293.85 247,05 197,70 151,50
275 18137—18236,99 469,80 404,80 346,80 296.60 249,60 200,00 153.60
276 18237—18 336,99 473,55 408,05 349,80 299,35 252,15 202,30 155.70
273 18337—18436,99 477,30 411,30 352,80 302,10 254,70 204,60 157,80
278 18 437—18 536,99 481.05 414,55 355,80 304,85 257,25 206,90 159,90
279 18537—18636,99 484,80 417.80 358,80 307,60 259,80 209,20 162,00
280 18637—18 736,99 488,55 421,05 361,80 310,35 262,35 211,50 164,10
281 18737--18 836,99 492,30 424,30 364,80 313,10 264,90 213,80 166.20,
282 18837—18936,99 496,05 427.55 367,80 315,85 267,45 216,10 168,30

283 18937—19 036,99 499,80 430.80 370,80 318,60 270,00 218,40 170,40
284 19037—19 136,99 503,55 434.05 373,80 321,35 272,55 220,70 172.50
285 19137—19236,99 507,30 437,30 376,80 324,10 275,10 223,00 174,60
286 19237—19336,99 511,05 440,55 379,80 326,85 277,65 225,30 176.70
287 19337-—19436,99 514,80 443.80 382.80 329.60 280,20 227,60 178,80
288 19437—19536,99 518,55 447.05 385,80 332,35 282,75 229,90 180,90
289 19537—19636,99 522,30 450.30 388,80 335,10 285,30 232,20 183,00
290 19637—19 736,99 526,05 453,55 391,80 337,85 287,85 234,50 185,10
291 19737—19836,99 529,80 456,80 394,80 340.60 290,40 236,80 187,20
292 19837—19936,99 533,55 460,05 397,80 343,35 292,95 239,10 189,30

293 1993?—-20036,99 537,30 463.30 400,80 346,10 295,50 241,40 191.40
294 20037—20136,99 541,05 466,55 403,80 348,85 298.05 243,70 193,50
295 20 137—20236,99 544,80 469,80 406,80 351.60 300,60 246,00 195,60
296 20 237—20 336,99 548,55 473,05 409,80 354,35 303,15 248,30 197,70
297 20 337—20 436,99 552,30 476.30 412,80 357.10 305,70 250,60 199,80
298 20 437—20 536,99 556,05 479,55 415,80 359,85 308,25 252,90 201,90
299 20 537—20636,99 559,80 482,80 418,80 362,60 310,80 255,20 204,00
300 20 637—20 736,99 563,55 486,05 421,80 365,35 313,35 257,50 206,10
301 20737—-20836,99 567,30 489.30 424,80 368,10 315,90 259,80 208,20
302 20837—20936,99 571,05 492,55 427,80 370,85 318,45 262,10 210,30

303 20937—21036,99 574,80 495,80 430,80 373,60 321,00 264,40 212,40
304 21037—21 136,99 578,55 499,05 433,80 376,35 323,55 266,70 214.50
305 21137—21236,99 582,30 502,30 436,80 379,10 326,10 269,00 216,60
306 21 237—21336,99 586,05 505,55 439,80 381,85 328,65 271,30 218,70
307 21 337—21 436,99 589,80 508,80 442,80 384,60 331,20 273,60 220,80
308 21437—21536,99 593,55 512,05 445,80 387,35 333,75 275,90 222,90
309 21537—21636,99 597,30 515,30 448,80 390,10 336,30 278,20 225,00
310 21637—21736,99 601,05 518,55 451,80 392,85 338,85 280,50 227,10
311 21'737—21836,99 604,80 521.80 454,80 395,60 341,40 282,80 229,20
312 21 837—21 936,99 608,55 525,05 457,80 398,35 343,95 285,10 231,30

313 21 937—-22036,99 612,30 528,30 460,80 401,10 346,50 287,40 233,40
314 22037—22 136,99 616,05 531,55 463,80 403,85 349,05 289,70 235,50
315 22137-—22236,99 619,80 534,80 466,80 406,60 351,60 292,00 237,60
316 22237—22336,99 623,55 538,05 469,80 409,35 354,15 294,30 239.70
317 22337—22436,99 627,30 541,30 472,80 412,10 356,70 296,60 241.80
318 22437—22536,99 631,05 544,55 475,80 414,85 359,25 298,90 243,90



436

Steuerklasse Ill
Lfd. Jahreslohn Steuer- Steuer- .ın , ..
Nr. klasse klasse bei Kinderermäßigungfür

I Il 1 2 3 4 5 und mehr
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder

2 DM DM DM DM DM DM DM DM
1 2 3 4 5 6 7 8 9

von-bis
319 22 537—22 636,99 634,80 547,80 478,80 417,60 361,80 301,20 246,00
320 22 637—22 736,99 638,55 551,05 481,80 420,35 364,35 303,50 248,10
321 22 737—22 836,99 642,30 554,30 484,80 423,10 ° 366,90 305,80 250,20
322 22 837—22 936,99 646,05 557,59 487,80 425,85 369,45 308,10 252,30

323 22 93723 036,99 649,80 560,80 490,80 428,60 372,00 310,40 254,40
324 23 037—23 136,99 653,55 564,05 493,80 431,35 374,55 312,70 256,50
325 23 137—23236,99 657,30 567,30 496,80 434,10 377,10 315,00 258,60
326 23 237--23 336,99 661,05 570,55 499,80 436,85 379,65 317,30 260,70
327 23 337—23 436,99 664,80 573,80 502,80 439,60 382,20 319,60 262,80
328 23 437—23 536,99 668,55 577,05 505,80 442,35 384,75 321,90 264,90
329 23 537—23 636,99 672,30 580,30 508,80 445,10 387,30 324,20 267,00
330 23 637—23 736,99 676,05 583,55 511,80 447,85 389,85 326,50 269,10
331 23 737—23 836,99 679,80 586,80 514,80 450,60 392,40 328,80 271,20
332 23 837—-23936,99 683,55 590,05 517,80 453,35 394,95 331,10 273,30

333 23 937—24 036,99 687,30 593,30 520,80 456,10 397,50 333,40 275,40
334 24037—24 136,99 691,05 596,55 523,80 458,85 400,05 335,70 277,50
335 24 137—24 236,99 694,80 599,80 526,80 461,60 402,60 338,00 279,60
336 24 237-—-24336,99 698,55 603,05 529,80 464,35 405,15 - 340,30 281,70
337 24 337—24 436,99 702,30 606,30 532,80 467,10 407,70 342,60 283,80
338 24 437—24 536,99 706,05 609,55 535,80 469,85 410,25 344,90 285,90
339 24 537—24 636,99 709,80 612,80 538,80 472,60 412,80 347,20 288,00
340 | 24 637—24 736,99 713,55 616,05 541,80 475,35 415,35 349,50 290,10
341 24 737—24 836,99 717,30 619,30 544,80 478,10 417,90 351,80 292,20
342 24 837—24 936,99 721,05 622,55 547,80 480,85 420,45 354,10 294.30
343 ab 24937 724,80 625,80 550,80 483,60 423,00 356,40 296,40

zuzüglich 3,75DM für jede weiteren vollen 100DM über 24937DM Jahreslohn

Herausgeber: Der Bundesminister der Justiz. — Verlag: Bundesanzeiger-Verlags-GmbH., Bonn/Köln — Druck: Bundesdruckerei, Bonn.
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Gewerbes, einschließlich des Baugewerbes, sowie in der
Nr. 88 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 9.Juli

machungüber die Kündigung des Übereinkommens
Ostsee gegenüberSchweden.— Bekanntmachungüber

täten der Staatsschiffe.— Bekanntmachungüber — Bekanntmachungüber die Wiederanwendung des Über-

Vom 24.

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen:

Artikelil
(1) Artikel 1 Ziff. 16 Buchstabe a Doppelbuch-

stabe aa des Gesetzes zur Änderung steuerlicher
Vorschriften und zur Sicherung der Haushalts-
führung vom 24. Juni 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 413)
wird gestrichen.

(2) Das Einkommensteuergesetz in der Fassung
vom 15.September 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 1355)
wird wie folgt geändert:
In $41Abs. 1wird mit Wirkung vom 1.Januar 1954
1. dieZiffer 2wie folgt gefaßt:

„2. wenn die Sonderausgaben im Sinn des $ 10
Abs. 1 Ziff. 1 und 2 mit Ausnahme der Son-
derausgabenfür vor dem1.Juni 1953abge-
schlossene Sparverträge mit festgelegten
Sparraten, Ziff. 5 und 6, Abs. 2 und des $ 10b
624 Deutsche Mark im Jahr übersteigen, der
624DeutscheMark übersteigendeBetrag;*,

die Ziffer 3 wie folgt gefaßt:
„3. wenn Sonderausgaben im Sinn des $ 10

Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe d und Abs. 2 für

April1954.
Sparverträge mit festgelegten Sparraten vor-
liegen und diese Verträge vor dem 1. Juni
1953 abgeschlossen worden sind, der Betrag
dieser Sonderausgaben;".

Artikel 2
Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des & 12 Abs. 1

desDrittenÜberleitungsgesetzesvom4.Januar 1952
(Bundesgesetzbl.I S. 1) auchim Land Berlin.

Artikel 3
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-

dung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Bonn/BadKissingen, den 24.April 1954.

Der Bundespräsident
Theodor Heuss

Der Bundeskanzler
Adenauer

Der Bundesminister der Finanzen
Schäffer
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Bekanntmachung der Neufassung

Vom27.April1954.
Auf Grund des Artikels 3 Abs.3 der Zweiten

Verordnung zur Änderung der Verordnung zur
Durchführungdes $ 33d der Gewerbeordnungvom
13.August 1953 (Bundesgesetzbl. IS. 935) wird nach-
stehend der Wortlaut der Verordnung zur Durch-
führungdes$33d derGewerbeordnungvom22.Mai
1935(Reichsgesetzbl. IS. 683) in der nunmehr gelten-
den Fassung bekanntgemacht.

Bonn, den 27. April 1954.

Der Bundesminister für Wirtschaft
Ludwig Erhard

in der Fassung vom 27. April 1954.

81
(1) Die ortspolizeiliche Genehmigung zur Auf-

stellung mechanischbetriebenerSpiele oder Spiel-
einrichtungen (Spielgeräte) auf öffentlichen Wegen,
Straßen,Plätzen oder an anderenöffentlichenOrten
($ 33d Abs. 1 der Gewerbeordnung) darf nur erteilt
werden,wenn die Art des Spielgerätes(Bauart)zu-
gelassen worden ist.
(2) Das gleiche gilt für die gewerbsmäßige Ver-

anstaltung anderer, eine Gewinnmöglichkeit bieten-
der Spiele auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen
oder an anderen öffentlichen Orten ($ 33d Abs.2
Satz 4 der Gewerbeordnung), wenn diese Spiele vom
Bundesminister für Wirtschaft im Einverständnis mit
dem Bundesminister des Innern als zulassungspflich-
tig bezeichnet worden sind.
(3) Eine öffentlicheAufstellung gilt auchdann als

gegeben, wenn Spielgeräte in Vereinen oder ge-
schlossenenGesellschaften,in denen gewohnheits-
mäßiggespieltwird, aufgestelltwerden sollen.

82
(1) Die Zulassung ($ 1) erfolgt durch die Physika-

lisch-Technische Bundesanstalt (Bundesanstalt).
(2) Die BundesanstaltentscheidetnachAnhörung

des Bundeskriminalamtes und je eines vom Bundes-
minister für Wirtschaft zu ernennenden Sachverstän-
digen der technischen Wissenschaft und der Indu-
strie. Für jeden anzuhörenden Sachverständigen ist
ein Stellvertreter zu ernennen. Die Sachverständigen
sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Will die
Bundesanstalt von dem Gutachten des Bundeskrimi-
nalamtes abweichen, so hat sie zuvor dem Bundes-
minister für Wirtschaft zu berichten, der seinerseits
mit dem Bundesminister des Innern ins Benehmen
tritt.
(3) Die nichtbeamtetenSachverständigenerhalten

bei Dienstreisen Reisekostenvergütungen nach dem
GesetzüberReisekostenvergütungderBeamtenvom

15.Dezember 1933(Reichsgesetzbl. IS. 1067)und den
dazu erlassenen Ausführungsbestimmungenvom
16.Dezember 1933 (Reichsbesoldungsbl. S. 192). Da-
neben wird den ernannten Sachverständigen eine
vom Bundesministerfür Wirtschaft im Einverneh-
men mit dem Bundesminister der Finanzen festzu-
setzende Aufwandsentschädigung gewährt.

(4) Der Bundesminister für Wirtschaft und der
Bundesminister des Innern können sich über den
Stand der Zulassungsverfahren jederzeit durch Be-
auftragte unterrichten lassen. Werden die im
Absatz 2 genannten Sachverständigen in gemein-
samer Beratung gehört, so können sich die Beauf-
tragtenan der Beratungbeteiligen.

83
(1) Die geschäftsmäßige Erledigung des Zulas-

sungsverfahrensobliegt der Bundesanstalt.
(2) DerZulassungsantragist bei der Bundesanstalt

einzureichen. Dem Antrag ist eine genaue Beschrei-
bung der Bauart, ein Bauplan, eine Bedienungs-
anweisung,eine Ertragsberechnungund ein Probe-
stück der Bauart beizufügen. Der Antragsteller hat
der Bundesanstalt auf Verlangen weitere Unter-
lagen einzureichen und sich zur mündlichen Aus-
kunft zur Verfügung zu stellen. Das Probestück kann
ganz oder zum Teil bei der Bundesanstalt zurück-
behalten werden.

84
(1) Die Bundesanstalt erteilt über ihre Entschei-

dung einen schriftlichen Bescheid.
(2) Wird die Bauartzugelassen,so stellt die Bun-

desanstalt dem Antragsteller einen Zulassungsschein
aus, der die wesentlichen Merkmale der Bauart ent-
hält. Die Zulassungkann befristetoder bedingt,ins-
besondere auf bestimmte Gelegenheiten beschränkt
werden.
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Bekanntmachung
der Neufassung des Einkommensteuergesetzes.

Vom 15.September1953.
#

Auf Grund des $ 51 Abs. 2 des Einkommensteuer-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
17. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 33) in der
FassungdesGesetzeszurAnderungsteuerlicherVor-
schriften und zur Sicherung derHaushaltsführung
vom 24. Juni 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 413) wird
nachstehendder Wortlaut des Einkommensteuer-
gesetzes bekanntgemacht.
Bonn, den 15. September 1953.

Der Bundesminister der Finanzen
Schäffer

Einkommensteuergesetz
in der Fassungvom 15.September1953(EStG 1953).

I.Steuerpflicht
81

(1) Natürliche Personen, die im Inland einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,
sind vorbehaltlich des Absatzes 3 unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtig. Die unbeschränkte Ein-
kommensteuerpflicht erstreckt sich auf sämtliche
Einkünfte.

(2) Natürliche Personen, die im Inland weder einen
WohnsitznochihrengewöhnlichenAufenthalthaben,
sind beschränkt einkommensteuerpflichtig mit in-
ländischen Einkünften im Sinn des $49.

(3) Absatz2 gilt entsprechendfür natürlichePer-
sonen, die weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt im Bundesgebiet, aber einen Wohn-
sitz oder ihren gewöhnlichenAufenthalt in einem
zum Inland gehörenden Gebiet haben, in dem Per-
sonenmit Wohnsitz oder gewöhnlichemAufenthalt
im Bundesgebiet als beschränkt einkommensteuer-
pflichtigbehandeltwerden.

If. Einkommen
1. Einkunftsarten, Einkünfte,

Einkommen

$2
(1) Die Einkommensteuer bemißt sich nach dem

Einkommen, das der Steuerpflichtige innerhalb eines
Kalenderjahrs bezogenhat.
(2) Einkommen ist der Gesamtbetrag der Einkünfte

aus den im Absatz 3 bezeichneten Einkunftsarten
nach Ausgleich mit Verlusten, die sich aus einzelnen
Einkunftsarten ergeben, und nach Abzug der Sonder-
ausgaben ($$ 10 bis 10c). Bei der Ermittlung des
Einkommens bleiben die in $ 49 bezeichneten Ein-
künfte, die in zum Inland gehörenden Gebieten
außerhalbdes Bundesgebietsbezogenworden sind,
außer Ansatz, wenn in diesen Gebieten Personen, die
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichenAufenthalt im
Bundesgebiet haben, als beschränkt einkommen-
steuerpflichtigbehandeltwerden. "



(3) Der Einkommensteuerunterliegennur
. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
. Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
. Einkünfte aus selbständiger Arbeit,
. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,
Einkünfte ausKapitalvermögen,
Einkünfte ausVermietungundVerpachtung,

7. sonstige Einkünfte im Sinn des $ 22.
Zu welcher Einkunftsart die Einkünfte im einzelnen
Fall gehören, bestimmt sich nach den $5 13 bis 24,

auruvn-

(4) Einkünfte im Sinn des Absatzes 3 sind
1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe-

betrieb und selbständiger Arbeit der Ge-
winn ($$4 bis 7g),

2. bei den anderen Einkunftsarten der Über-
schuß der Einnahmen über dieWerbungs-
kosten ($$8 und 9).

(5) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-
treibendenist der Gewinn nachdemWirtschaftsjahr
zu ermitteln.Wirtschaftsjahr ist

1. bei Land- und Forstwirten, gleichviel ob sie
Bücher führen oder nicht, der Zeitraum vom
1. Juli bis zum 30, Juni;

2. bei Gewerbetreibenden, deren Firma im
Handelsregister eingetragen ist und die
Bücher nach den Vorschriften des Handels-
gesetzbuchs ordnungsmäßig führen, der
Zeitraum,für densie regelmäßigAbschlüsse
machen;

3. bei den anderen Gewerbetreibendendas
Kalenderjahr.

(6) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-
treibenden,derenWirtschaftsjahrvomKalenderjahr
abweicht, ist der Gewinn aus Land- und Forstwirt-
schaftoder aus Gewerbebetriebbei der Ermittlung
des Einkommens in folgender Weise zu berück-
sichtigen:

1. Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn
des Wirtschaftsjahrs auf dasKalenderjahr,
in dem das Wirtschaftsjahr beginnt, und auf
das Kalenderjahr, in dem das Wirtschafts-
jahr endet, entsprechend dem zeitlichen An-
teil aufzuteilen;

2. bei Gewerbetreibenden ist der Gewinn des
Wirtschaftsjahrs auf das Kalenderjahr, in
dem das Wirtschaftsjahr beginnt, und auf
das Kalenderjahr, in dem dasWirtschafts-
jahr endet, entsprechend demVerhältnis der
gesamten im Wirtschaftsjahr erzielten und
auf das jeweilige Kalenderjahr entfallenden
Umsätze aufzuteilen.

Bei der Aufteilung sind die mit einem ermäßigten
Steuersatz nach $34 Abs. 2 Ziff. 1 zu versteuernden
Veräußerungsgewinne auszuscheiden und dem Ge-
winn desKalenderjahrs hinzuzurechnen, in dem diese
Veräußerungsgewinne entstanden sind. Bei Fest-
stellung des Verhältnisses der Umsätze nach Ziffer 2
bleiben die mit demVeräußerungsgewinn zusammen-
hängenden Umsätze außer Betracht.

2. Steuerfreie Einkünfte

8 3

Leistungen aus einer Krankenversicherung und
aus der gesetzlichen Unfallversicherung sowie
Sachleistungenaus der gesetzlichenRenten-
versicherungderArbeiter undAngestelltenund
aus der Knappschaftsversicherung;
die gesetzliche versicherungsmäßige Arbeits-
losenunterstützung, die gesetzliche Arbeits-
losenfürsorge und die gesetzliche Kurzarbeiter-
unterstützung;
Kapitalabfindungen auf Grund der gesetzlichen
Rentenversicherung der Arbeiter und der An-
gestellten, aus der Knappschaftsversicherung
und aufGrund der Beamten-(pensions-}gesetze;
Renten aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung der Arbeiter und der Angestellten, Ren-
ten aus der Knappschaftsversicherung und
Renten, die auf Grund eines Versicherungs-
vertrags oder aus Unterstützungskassenge-
zahlt werden, bis zu einem Betrag von ins-
gesamt 600 Deutsche Mark jährlich. Soweit
diese Renten insgesamt 600 Deutsche Mark
jährlich übersteigen, sind sie steuerpflichtig.
Die Steuerbefreiungfür Renten aus Versiche-
rungsverträgen oder aus Unterstützungskassen
gilt nur für Renten bis zu einem Höchstbetrag
von insgesamt3600DeutscheMark;

aus ÖffentlichenMitteln versorgungshalberan
Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene und
ihnen gleichgestelltePersonengezahltwerden,
soweit es sich nicht um Bezüge handelt, die
auf Grund der Dienstzeit gewährt werden;
Bezüge im Rahmen der Soforthilfe nach dem
Soforthilfegesetz und Ausgleichsleistungen
nachdem Lastenausgleichsgesetz;
Geldrenten, Kapitalentschädigungenund Lei-
stungen im Heilverfahren, die auf Grund ge-
setzlicher Vorschriften zur Wiedergutmachung
nationalsozialistischen Unrechts für Schaden an
Leben, Körper, Gesundheit und durch Frei-
heitsentzug gewährt werden;
Entschädigungenauf Grund arbeitsrechtlicher
Vorschriften wegen Entlassung aus einem
Dienstverhältnis;
Übergangsgelderund Übergangsbeihilfenauf
Grund gesetzlicherVorschriften wegenEntlas-
sung aus einem Dienstverhältnis;
Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder aus Mit-
teln einer ÖffentlichenStiftung, die wegen
Hilfsbedürftigkeit oder als Beihilfe zu dem
Zweck bewilligt werden, die Erziehung oder
Ausbildung, die Wissenschaft oder Kunst un-
mittelbar zu fördern. Darunter fallen nicht Kin-
derzuschläge und Kinderbeihilfen, die auf
Grund der Besoldungsgesetze, besonderer
Tarife oder ähnlicher Vorschriften gewährt
werden;



die aus Öffentlichen Kassen gezahlten Auf-
wandsentschädigungen und Reisekosten. Da-
gegen sind Entschädigungen, die für Verdienst-
ausfall und Zeitverlust gezahlt werden, steuer-
pflichtig;
Vorzugsrenten auf Grund des Gesetzes über die
Ablösung öffentlicherAnleihen;
Heiratsbeihilfen und Geburtsbeihilfen, die an
Arbeitnehmer von dem Arbeitgeber gezahlt
werden. Übersteigt die Heiratsbeihilfe den Be-
trag von 500 Deutsche Mark, die Geburts-
beihilfe den Betrag von 300DeutscheMark,
so ist der übersteigende Betrag steuerpflichtig;
andere besondere Zuwendungen des Arbeit-
gebers an den Arbeitnehmer, z. B. Jubiläums-
geschenke, nach näherer Maßgabe einer Rechts-
verordnung, soweit es aus sozialen Gründen
geboten erscheint, die Zuwendungen ganz oder
teilweise steuerfrei zu belassen;
Weihnachtszuwendungen(Neujahrszuwendun-
gen), soweit sie im einzelnen Fall insgesamt
100 Deutsche Mark nicht übersteigen, Weih-
nachtszuwendungen : (Neujahrszuwendungen)
sind Zuwendungen in Geld, die in der Zeit vom
15.November eines Kalenderjahrs bis zum
15.Januar des folgenden Kalenderjahrs aus
Anlaß des Weihnachtsfestes (Neujahrstags) ge-
zahlt werden;
das Aufgeld für ein an die Bank für Vertrie-
bene und Geschädigte(Lastenausgleichsbank)
zugunsten des Ausgleichsfonds ($5 des Lasten-
ausgleichsgesetzes) gegebenes Darlehen, wenn
das Darlehen nach $ 7f im Jahr der Hingabe
als Betriebsausgabeabzugsfähigwar.

83a
SteuerbefreiungbestimmterZinsen

Zinsen aus im Geltungsbereichdes Grund-
gesetzes oder in Berlin (West) ausgegebenen
Pfandbriefen und Kommunalschuldverschrei-
bungen, wenn die Erlöse aus diesen Wert-
papieren mindestens zu 90 vom Hundert zur
Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus und
der durch ihn bedingten Kosten der Aufschlie-
Bungsmaßnahmen und Gemeinschaftseinrich-
tungen bestimmt sind; -
Zinsen aus
a) festverzinslichenSchuldverschreibungendes

Bundes und aus Schatzanweisungen des
Bundes mit einer Laufzeit von mindestens
drei Jahren,

b) festverzinslichen Schuldverschreibungen der
Länder und aus Schatzanweisungender
Länder mit einer Laufzeit von mindestens
drei Jahren, wennderAusschußfür Kapital-
verkehr ($6 des Gesetzes über den Kapital-
verkehr vom 2.September1949— WiGBl.
S.305 —) festgestellt hat, daß die vorge-
sehenen Ausgabebedingungendas Kurs-
und Zinsgefüge am Kapitalmarkt nicht
stören;

(West) vor dem 27. Juni 1952— im Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder in Berlin
(West) ausgegebenen festverzinslichen Wert-
papieren (ausgenommen Namensschuldver-
schreibungen) und aus festverzinslichen Wert-
papieren, die in der Zeit nach dem 31.März 1952
— in Berlin (West) nach dem 26. Juni 1952 -
bis zum 17.Dezember 1952 im Geltungsbereich
des Grundgesetzes oder in Berlin (West) ausge-
geben und nach dem Gesetz über den Kapital-
verkehr vom 2. September 1949 (WiGBi. S. 305)
genehmigt worden sind. Die Steuerfreiheit gilt
für alleWertpapiereeinerAusgabeauchdann,
wenn bis zu den bezeichneten Stichtagen nur
ein Teil der Wertpapiere veräußert worden
ist. Die Steuerfreiheit bezieht sich auch auf
Zinsen aus vor dem21.Juni 1948— in Berlin
(West) vor dem25.Juni 1948— außerhalbdes
Geltungsbereichs des Grundgesetzes und von
Berlin (West) ausgegebenen festverzinslichen
Wertpapieren
a) von Geldinstituten, die nah $3 der

35.Durchführungsverordnungzum Umstel-
lungsgesetz (Öffentlicher Anzeiger Nr. 83
vom 13.September 1949)bis zum 17.Dezem-
ber 1952als verlagert anerkannt worden
sind oder vor dem 21. Juni 1948 ihren Sitz
in den Geltungsbereich des Grundgesetzes
oder vor dem 25. Juni 1948 nach Berlin
(West)verlegthaben,

b) von anderen Unternehmen, die ihren Sitz
in den Geltungsbereich des Grundgesetzes
oder nach Berlin (West) verlegt haben und
auf deren Emissionen $1 des Gesetzes zur
Bereinigung des Wertpapierwesens (Wert-
papierbereinigungsgesetz) vom 19.August
1949 (WiGBl. S.295) — in Berlin (West)
$ 1des Gesetzeszur BereinigungdesWert-
papierwesens (Wertpapierbereinigungs-
gesetz) vom 26. September 1949 (Verord-
nungsblattfür Groß-Berlin TeilI S.346)-
anzuwenden ist.

Die Steuerfreiheit gilt nicht für Zinsen aus
Industrieobligationen, die nach dem 20. Juni
1948— in Berlin (West) nach dem 24. Juni 1948
— ausgegeben worden sind und nicht für Zinsen
aus Wandelanleihen und Gewinnobligationen.
Sie gilt jedoch für Zinsen aus vor dem 1. Januar
1952ausgegebenen Industrieobligationen (aus-
genommen Wandelanleihen und Gewinnobli-
gationen), soweit und nachdem der Zinssatz
auf 5,5vomHundert ermäßigtworden ist;
Zinsen ausnach dem31.März 1952— in Ber-
lin (West) nach dem 26. Juni 1952— im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes oder in Berlin
(West) ausgegebenenfestverzinslichenWert-
papieren, wenn der Verwendungszweck des
Erlöses nach Anhörung des Ausschussesfür
Kapitalverkehr ($6 des Gesetzes über den Ka-
pitalverkehr vom 2.September1949— WiGBl.
S.305 —) durch Rechtsverordnungals beson-
ders förderungswürdiganerkanntworden ist.
Eine Anerkennung darf nur erfolgen, wenn
eine Ausgabe für den vorgesehenen Verwen-
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dungszweck zu den üblichen Bedingungen am
Kapitalmarkt nicht möglich ist und wenn der
Kapitalverkehrsausschußfestgestellt hat, daß
durch die Ausgabe das Kurs- und Zinsgefüge
am Kapitalmarkt nicht gestört wird.

$ 3b
SteuerbefreiungbestimmterGewinnanteile

Steuerfrei sind Gewinnanteile und sonstige
Bezüge aus Anteilen an Wohnungsunternehmen,
solange diese nach dem Gesetz über die Gemein-
nützigkeit im Wohnungswesen vom 29.Februar 1940
(Reichsgesetzbl. I S. 438) und den dieses Gesetz
ergänzenden Vorschriften als gemeinnützig aner-
kannt sind,

3. Gewinn
$ 4

Gewinnbegriffim allgemeinen
(1) Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen

dem Betriebsvermögenam Schluß des Wirtschafts-
jahrs und dem Betriebsvermögen am Schluß des vor-
angegangenen Wirtschaftsjahrs, vermehrt um den
Wert der Entnahmenund vermindertum denWert
der Einlagen. Entnahmen sind alle Wirtschaftsgüter
{Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse, Nutzungen und
Leistungen),die der SteuerpflichtigedemBetriebfür
sich, für seinen Haushalt oder für andere betriebs-
fremde Zwecke im Laufe des Wirtschaftsjahrs ent-
nommen hat. Einlagen sind alle Wirtschaftsgüter
(Bareinzahlungen und sonstige Wirtschaftsgüter),
die der Steuerpflichtige dem Betrieb im Laufe des
Wirtschaftsjahrs zugeführt hat. Bei der Ermittlung
desGewinnssind dieVorschriftenüberdie Betriebs-
ausgaben (Absatz 4) und über die Bewertung ($6)
zu befolgen.Der Wert des Grund und Bodens,der
zum Anlagevermögen gehört, bleibt außer Ansatz.

(2) Der Steuerpflichtige darf die Vermögensüber-
sicht (Bilanz) auch nach ihrer Einreichung beim
Finanzamtändern,soweit sie den Grundsätzenord-
nungsmäßiger Buchführung unter Befolgung der
Vorschriften dieses Gesetzes nicht entspricht, Dar-
über hinaus ist eine Änderung der Vermögensüber-
sicht (Bilanz) nur mit Zustimmung des Finanzamts,
im Rechtsmittelverfahren mit Zustimmung der
Rechtsmittelbehörde zulässig.

(3) Weicht das Betriebsvermögen am Schluß des
einzelnen Wirtschaftsjahrs vom Betriebsvermögen
am Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs
in der Regel nicht wesentlich ab, so kann als Gewinn
der Überschuß der Betriebseinnahmen über die
Betriebsausgaben (Absatz 4) angesetzt werden.
Dabei können wirtschaftlich ins Gewicht fallende
Schwankungen im Betriebsvermögen, die in einem
Wirtschaftsjahr ausnahmsweise auftreten, durch
Zuschläge oder Abschläge berücksichtigt werden.

(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die
durch den Betrieb veranlaßt sind. Berühren Betriebs-
ausgaben im Sinn des Satzes 1 die Lebensführung
des Steuerpflichtigen oder anderer Personen, so
scheiden die Aufwendungen bei der Gewinnermitt-
lung insoweitaus,als sie unter Berücksichtigungder

Verkehrsauffassung als unangemessen anzusehen
sind. $ 12 Ziff. 1 bleibt unberührt,

85
Gewinn bei Vollkaufleuten

Bei Gewerbetreibenden, deren Firma im Handels-
registereingetragenist, ist für denSchlußdesWirt-
schaftsjahrs das Betriebsvermögen anzusetzen ($4
Abs.1 Satz 1), das nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung auszuweisen ist. Die Vor-
schriften über die Entnahmen und die Einlagen ($4
Abs. 1), über die Zulässigkeit der Bilanzänderung
($4 Abs. 2), über die Betriebsausgaben ($4 Abs. 4)
und über die Bewertung {$6) sind zu befolgen.

$6
Bewertung

(1) Für die Bewertung der einzelnen Wirtschafts-
güter,die demBetriebdienen,gilt dasFolgende:

1. WirtschaftsgüterdesAnlagevermögens,die
der Abnutzung unterliegen, sind mit den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten,
vermindert um die Absetzungen für Abnut-
zung nach$7, anzusetzen,Ist der Teilwert
niedriger,so kann dieserangesetztwerden.
Teilwert ist der Betrag, den ein Erwerber
des ganzen Betriebs im Rahmen des Gesamt-
kaufpreises für das einzelne Wirtschafts-
gut ansetzen würde; dabei ist davon aus-
zugehen,daßderErwerber denBetriebfort-
führt. Bei Wirtschaftsgütern,die bereits am
Schluß des vorangegangenenWirtschafts-
jahrs zum Anlagevermögen des Steuer-
pflichtigen gehört haben, darf der Bilanz-
ansatz nicht über den letzten Bilanzansatz
hinausgehen.

2. Andere als die in Ziffer 1 bezeichneten
Wirtschaftsgüter des Betriebs (Grund und
Boden, Beteiligungen, Geschäfts- oder
Firmenwert, Umlaufsvermögen) sind mit
den Anschaffungs- oder Herstellungskosten
anzusetzen. Statt der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten kann .der niedrigere
Teilwert (Ziffer 1 Satz 3) angesetzt werden.
Bei Wirtschaftsgütern, die bereits am Schluß
des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs zum
Betriebsvermögen gehört haben, kann der
Steuerpflichtige in den folgenden Wirt-
schaftsjahren den Teilwert auch dann an-
setzen, wenn er höher ist als der letzte
Bilanzansatz; es dürfen jedoch höchstens
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
angesetzt werden. Bei land- und forstwirt-
schaftlichenBetrieben ist auch der Ansatz
des höheren Teilwerts zulässig, wenn das
den Grundsätzen ordnungsmäßigerBuch-
führung entspricht.

3. Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer
Anwendung der Vorschriften der Ziffer 2
anzusetzen.

4. Entnahmen des Steuerpflichtigenfür sich,
für seinen Haushalt oder für andere



betriebsfremde Zwecke sind mit dem Teil-
wert anzusetzen.

5. Einlagen sind mit dem Teilwert für den
Zeitpunkt der Zuführung, höchstens jedoch
mit den tatsächlichen Anschaffungs- oder
Herstellungskosten anzusetzen.

6. Bei Eröffnung eines Betriebs oder entgelt-
lichem Erwerb eines Betriebs sind die Wirt-
schaftsgüter mit dem Teilwert, höchstens
jedoch mit den tatsächlichen Anschaffungs-
oder Herstellungskosten anzusetzen.

(2) Steuerpflichtige,die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von
beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens, die der Abnutzung unterliegen und die einer
selbständigen Bewertung und Nutzung fähig sind,
im Jahr der Anschaffungoder Herstellung in voller
Höhe als Betriebsausgabenabsetzen,wenn die An-
schaffungs- oder Herstellungskosten für das ein-
zelne Wirtschaftsgut 600 Deutsche Mark nicht über-
steigen.

$7
Absetzung

für Abnutzung oder Substanzverringerung
(1) Bei Gebäuden und sonstigen Wirtschafts-

gütern,derenVerwendung oderNutzung durchden
Steuerpflichtigen zur Erzielung von Einkünften sich
erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum von mehr als
einem Jahr erstreckt, kann jeweils für ein Jahr der
Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten
abgesetzt werden, der bei Verteilung dieser Kosten
auf die Gesamtdauer der Verwendung oder Nut-
zung auf ein Jahr entfällt (Absetzung für Abnut-
zung). Die Absetzung bemißt sich hierbei nachder
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Wirt-
schaftsguts. Absetzungen für außergewöhnliche tech-
nischeoder wirtschaftlicheAbnutzung sind zulässig.

(2) Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen und
anderen Betrieben, die einen Verbrauch der Sub-
stanz mit sich bringen, sind Absetzungen für Sub-
stanzverringerung zulässig. Absatz 1 ist entsprechend
anzuwenden.

87a
Bewertungsireiheit

für bewegliche Wirtschaftsgüter
(1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes
vom 19.Mai 1953(Bundesgesetzbl.I S.201)
zur Inanspruchnahme von Rechten und Ver-
günstigungenberechtigtsind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Natio-
nalität, Weltanschauung oder politischer
Gegnerschaft gegen den Nationalsozialis-
mus verfolgt worden sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlageverloren haben und
den Gewinn auf Grund ordnungsmäßigerBuchfüh-
rung ermitteln, können für die abnutzbaren beweg-
lichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens neben
der nach $7 von den Anschaffungs- oder Herstel-
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lungskosten zu bemessendenAbsetzung für Ab-
nutzung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung
und in dem darauffolgendenJahr bis zu insgesamt
50 vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, höchstens jedoch für alle in Betracht
kommenden Wirtschaftsgüter eines Unternehmens
bis zu 100000DeutscheMark jährlich abschreiben.
Die Absetzung für Abnutzung in den folgenden
Jahren bemißtsichnachdemdannnochvorhandenen
Restwertund der Restnutzungsdauerder einzelnen
Wirtschaftsgüter, für die Bewertungsfreiheit nach
Satz1 in Anspruch genommenworden ist. "
(2) Die Bewertungsfreiheit nach Absatz 1 kann nur

für diejenigen abnutzbaren beweglichen Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens in Anspruch genom-
men werden, die bis zum 31. Dezember 1956 ange-
schafft oder hergestellt worden sind. Bei Wirtschafts-
gütern, für die von der Bewertungsfreiheitnach
Absatz 1Gebrauchgemachtwird, sind die Absetzun-
gen für Abnutzung nach $ 7 in gleichen Jahresbe-
trägen vorzunehmen.

$ 7b
Erhöhte Absetzungen für Wohngebäude

(1) Bei Gebäuden, die
a) nach dem 31.Dezember 1948,aber vor dem

1. Januar 1953 errichtet worden sind und
zu mehrals 80vomHundertWohnzwecken
dienen oder

b) nach dem 31.Dezember 1952 errichtet wor-
den sind und zu mehr als 66%/svom Hun-
dert Wohnzwecken dienen,

können abweichend von $7 im Jahr der Herstel-
lung und in dem darauffolgendenJahr auf Antrag
je 10vom Hundert der Herstellungskosten abgesetzt
werden. Ferner können in den darauffolgenden zehn
Jahren an Stelle der nach $ 7 zu bemessendenAb-
setzung für Abnutzung jeweils bis zu 3 vom Hundert
der Herstellungskostenabgesetztwerden.NachAb-
lauf dieserzehn Jahre bemessensichdie Absetzun-
gen für Abnutzung nach dem dann noch vorhandenen
Restwert und der Restnutzungsdauer des Gebäudes.
Den Herstellungskosten eines Gebäudes werden die
Aufwendungen gleichgestellt, die nach dem 31.De-
zember 1948zum Wiederaufbau eines durch Kriegs-
einwirkung ganz oder teilweise zerstörten Ge-
bäudes gemacht werden, wenn dieses Gebäude
ohne den Wiederaufbau nicht mehr oder nicht mehr
voll zuWohnzweckenverwendetwerdenkann.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten ent-
sprechend für Aufwendungen, die nach dem 31.De-
zember 1949für Zubauten, Ausbauten oder Umbauten
an bestehendenGebäuden gemachtworden sind,
wenn die neu hergestelltenGebäudeteilezu mehr
als 80 vom Hundert Wohnzwecken dienen.

(3) Bei Gebäuden im Sinn des Absatzes 1 Buch-
stabeb, die im Rahmender Kleinsiedlung oder als
Kaufeigenheime mit der Verpflichtung errichtet
worden sind, sie an natürliche Personen zu Eigen-
tum zu übertragen, können die Absetzungen im Sinn
des Absatzes 1 vom Ersterwerber vorgenommen
werden, wenn der Bauherr nicht selbst für die ver-
äußerten Gebäude Absetzungen im Sinn des Ab-
satzes 1 geltend gemachthat. In diesen Fällen
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treten an die Stelle des Jahrs der Herstellung
(Absatz 1 Satz 1) das Jahr des Ersterwerbs und an
die Stelle der Herstellungskosten (Absatz 1 Satz 1)
die Anschaffungskosten.

(4) Bei Gebäuden im Sinn des Absatzes 1 Buch-
stabe b gilt die Vorschrift des Absatzes 3 ent-
sprechend für den Ersterwerber einer Wohnung
(Eigentumswohnung) im Sinn des Ersten Teils oder
eines Dauerwohnrechts im Sinn des Zweiten Teils
des Wohnungseigentumsgesetzes, wenn der Dauer-
wohnberechtigtewirtschaftlich einem Wohnungs-
eigentümergleichsteht.

8 7cC
Förderung des Wohnungsbaus

(1) Steuerpflichtige,die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßigerBuchführung ermitteln, können
Zuschüsse oder unverzinsliche Darlehen zur Förde-
rung des Wohnungsbaus,sonstige Steuerpflichtige
können Zuschüssezur Förderung des Wohnungs-
baus im Jahr der Hingabe als Betriebsausgaben
oder Werbungskosten absetzen, wenn die Zuschüsse
oder Darlehen unter den in den Absätzen 2 bis 6

. bezeichneten Voraussetzungen vor dem 1. Januar
1955gegeben werden an

a) gemeinnützige Wohnungsunternehmen,
b) Organe der staatlichenWohnungspolitik,
c) gemeinnützige Siedlungsunternehmen,
d) zur Ausgabe von Heimstätten zugelassene

Unternehmen,
e) nach Maßgabe einer Rechtsverordnung

freie Wohnungsunternehmen, die die fol-
genden Voraussetzungen erfüllen:
aa) Das Unternehmen muß wirtschaftlich

vom Steuerpflichtigenund seinen An-
gehörigenunabhängigsein,

bb) der Steuerpflichtigeund seine Ange-
hörigendürfenweder unmittelbar
noch mittelbar an dem Unternehmen
beteiligt sein,

cc) das Unternehmenmuß sichhinsichtlich
der Verwendung der empfangenen
Zuschüsseund Darlehen der Prüfung
durcheinenmindestensseit1.April 1951
bestehendenwohnwirtschaftlichenVer-
band unterwerfen, zu dessen satzungs-
mäßigenAufgabeneine solchePrüfung
gehört,

f} sonstige Wohnungs- und Siedlungsunter-
nehmen und private Bauherren, soweit
durch Zuschüsseoder Darlehen der Bau
von Wohnungen zur Benutzung durch den
Steuerpflichtigen selbst, seine Arbeitneh-
mer oder seine Angehörigen im Sinn des
$ 10 des Steueranpassungsgesetzes un-
mittelbar gefördert wird,

g) private Bauherren zur Errichtung einer
Kleinsiedlung, eines Eigenheims oder einer
Wohnung (Eigentumswohnung) im Sinn des
Ersten Teils des Wohnungseigentumsge-
setzes,

gesellschaft für die Vor- und Zwischen-

finanzierung von Eigengeldanteilen imVor-
ratsbau von Kleinsiedlungen, Eigenheimen,
Kaufeigenheimen und Wohnungen (Eigen-
tumswohnungen) im Sinn des Ersten Teils
des Wohnungseigentumsgesetzes.

(2) Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit ist
1. bei Zuschüssen und Darlehen,

daß sie weder unmittelbar noch mittelbar
in wirtschaftlichemZusammenhangmit der
Aufnahme eines Kredits aus Mitteln des
Empfängers stehen, und außerdem

2. bei Darlehen,daß
a) niht zum Zweck ihrer Hingabe nach

Laufzeit und Höhe entsprechendeKre-
dite aufgenommen werden und

b) sie innerhalb von drei Jahren nicht zu-
rückgezahlt, abgetreten oder beliehen
werden.Bei Darlehenmit einer Laufzeit
von zehn oder mehr Jahren, die in
gleichenJahresbeträgengetilgtwerden,
berührt die in den ersten drei Jahren
vorgenommene Tilgung die Abzugs-
fähigkeit nicht.

(3) Die Zuschuß- und Darlehnsnehmer müssen die
empfangenenZuschüsseund Darlehenunverzüglich
und unmittelbar zum Bau von Wohnungen im Sinn
des $ 7 Abs. 1 und 2 des ErstenWohnungsbauge:
setzes vom 24. April 1950(Bundesgesetzbl.S. 83)
verwenden.Die Organe der staatlichenWohnungs-
politik und die DeutscheBau- und BodenbankAk-
tiengesellschaftsind berechtigt,die Zuschüsseund
Darlehenan solcheim Absatz 1 bezeichnetenEmp-
fangsberechtigten weiterzugeben, die die Zuschüsse
und Darlehen unverzüglich und unmittelbar zum
Bau von Wohnungen im Sinn des Satzes 1 ver-
wenden. Voraussetzung hierfür ist, daß die Zu-
schüsseund Darlehen unverzüglih und die Dar-
lehen außerdemunter den gleichen Bedingungen
weitergegebenwerden, zu denendie Organe oder
dieDeutscheBau-und BodenbankAktiengesellschaft
die Darlehen empfangen haben. Beträge, die an das
Organ oder an die DeutscheBau- und Bodenbank
Aktiengesellschaftzurückgezahltworden sind, dür-
fen bis zu ihrer Rückzahlungan den Darlehnsgeber
nur im Sinn der Sätze1und 2 und nur unverzinslich
verwendetwerden.
(4) Die Zuschüsseund Darlehensind für jede ge-

förderteWohnung im Sinn des Absatzes 3 Satz 1
bis zum Betrag von 7000 Deutsche Mark, im Fall
desAbsatzes1Buchstabegbis zumBetragvon 10000
DeutscheMark abzugsfähig.Diesgilt auch,wennder
Bau einer Wohnung durch mehrere Steuerpflichtige
gefördert wird. Die Sätze 1 und 2 sind auch dann
anzuwenden, wenn Kleinsiedlungen, Kaufeigen-
heime und Wohnungen (Eigentumswohnungen) im-
Sinn des Ersten Teils des Wohnungseigentumsge-
setzes durch Bauherren im Sinn von Absatz 1 Buch-
stabenabis emit derVerpflichtungerrichtetwerden,
sie an natürliche Personen zu Eigentum zu über-
tragen. Zum Nachweis der im Absatz 1 Buchstabe f,
im Absatz 3 Satz 1 und in den Sätzen 1 und 2 be-
zeichneten Voraussetzungen ist eine Bescheinigung
der nach$ 10des ErstenWohnungsbaugesetzesbe-
stimmtenStelle vorzulegen,



(5) Die Zuschüsse und Darlehen können als Be-
triebsausgabennur bis zu der im $ 7g Abs. 1 und
2 bezeichneten Höhe abgezogen werden.
(6) Beträge, die zur Tilgung von abzugsfähigen

Darlehen gezahlt werden, stellen beim Darlehns-
geber Betriebseinnahmen dar.

8 7d
Bewertungsfreiheit für Schiffe

(1) Bei Schiffen, die nach dem 31. Dezember 1948
angeschafft oder hergestellt worden sind, können
neben der nach $ 7 von den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten zu bemessenden Absetzung für Ab-
nutzung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung
und in dem darauffolgenden Jahr bis zu je 15 vom
Hundert der Anschaffungs- oder Herstellungskosten
abgesetzt werden. Die Absetzung für Abnutzung
in den folgenden Jahren bemißt sich nach dem dann
noch vorhandenen Restwert und der Restnutzungs-
dauer des Schiffs. Wird von der Bewertungsfreiheit
nach Satz 1 Gebrauch gemacht, so sind die Absetzun-
gen für Abnutzung nach $7 in gleichen Jahres-
beträgen vorzunehmen. Den Anschaffungs- oder
Herstellungskosteneines Schiffs werden die Auf-
wendungen gleichgestellt, die nach dem 31. De-
zember 1948 zur Wiederherstellung eines durch
Kriegseinwirkung ganz oder teilweise zerstörten
Schiffs gemacht werden.

(2) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können
Zuschüsse und unverzinsliche Darlehen, sonstige
Steuerpflichtige können Zuschüsse zur Förderung
des Schiffbaus im Jahr der Hingabe als Betriebsaus-
gaben oder Werbungskosten absetzen. Die Zu-
schüsse und Darlehen können als Betriebsausgaben
nur bis zu der im & 7g Abs. 1 und 2 bezeichneten
Höhe abgezogenwerden.Voraussetzungfür dieAb-
zugsfähigkeit ist

1. bei Zuschüssen und Darlehen, daß
a) sie weder unmittelbar noch mittelbar in

wirtschaftlihem Zusammenhang mit der
Aufnahme eines Kredits aus Mitteln des
Empfängers stehen,

b) sie vor.dem1.Januar 1955einemUnter-
-nehmer für den von ihm bei einer Werft
im Geltungsbereich des Grundgesetzes
oder in Berlin (West) in Auftrag gege-
benen Bau oder Umbau eines zum Er-
werb durch die Schiffahrt dienenden
Schiffs gegeben werden,

c) der Bau oder Umbau des Schiffs als im
Jahr der Hingabe schiffahrts- oder
fischereipolitisch förderungswürdig aner-
kannt ist,

d) sie als den zu fördernden Zwecken
dienlich anerkannt sind, und außerdem

2. bei Darlehen, daß
a) nicht zum Zweck ihrer Hingabe nach

Laufzeit und Höhe entsprechende Kre-
dite aufgenommen werden und
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b) sie innerhalb von drei Jahren nicht zu-
rückgezahlt, abgetreten oder beliehen
werden. Bei Darlehen mit einer Laufzeit
von zehn oder mehr Jahren, die in
gleichen Jahresbeträgen getilgt werden,
berührt die in den ersten drei Jahren
vorgenommene Tilgung die Abzugsfä-
higkeit nicht.

Der Nachweis für die in Ziffer 1-Buchstaben b bis d
bezeichneten Voraussetzungen wird durch eine Be-
scheinigung erbract, die bei Fischereifahrzeugen
vom Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten und bei allen anderen Schiffen vom
Bundesminister für Verkehr im Einvernehmen mit
dem Bundesminister der Finanzen und der obersten
Verkehrsbehörde des Landes, in dem der Unter-
nehmer seinen Sitz hat, erteilt wird.

(3) Beträge, die zur Tilgung von. abzugsfähigen
Darlehen (Absatz 2) gezahlt werden, stellen beim
Darlehnsgeber Betriebseinnahmen dar.

$ 7e
Bewertungsireiheit für Fabrikgebäude, Lagerhäuser

und landwirtschaitliche Betriebsgebäude
(1) Steuerpflichtige, die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes
vom 19.Mai 1953(Bundesgesetzbl.I S.201)
zur Inanspruchnahme von Rechten und Ver-
günstigungen berechtigt sind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Nationa-
lität, Weltanschauung oder politischer Geg-
nerschaft gegen den Nationalsozialismus
verfolgt worden sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und
den Gewinn nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können
bei Gebäuden,die im eigenengewerblichenBetrieb
unmittelbar

a) der Fertigung oder
b) der Bearbeitungvon zumAbsatz bestimm-

ten Wirtschaftsgüternoder
c) der Wiederherstellung von Wirtschaftsgü-

tern oder
d) ausschließlich der Lagerung von Waren, die

zum Absatz an Wiederverkäufer bestimmt
sind oder für fremde Rechnung gelagert
werden,

dienen und nach dem 31. Dezember 1951, aber vor
dem 1. Januar 1957 hergestellt worden sind, neben
der nach $ 7 von den Herstellungskosten zu bemes-
senden Absetzung für Abnutzung im Wirtschaftsjahr
der Herstellung des Gebäudes und in dem darauf-
folgendenJahr bis zu je 10vom Hundert der Her-
stellungskosten absetzen. In den folgenden Wirt-
schaftsjahrenbemessensich die Absetzungen für
Abnutzung nach demRestwert und der Restnutzungs-
dauer des Gebäudes. Den Herstellungskosten eines
Gebäudeswerdendie Aufwendungengleichgestellt,
die nach dem 31.Dezember 1951,aber vor dem 1. Ja-
nuar 1957 zum Wiederaufbau eines durch Kriegs-
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einwirkung ganzoderteilweisezerstörtenGebäudes
gemacht werden, wenn dieses Gebäude ohne den
Wiederaufbau nicht oder nicht mehr voll zu einem
der in Satz 1bezeichneten Zwecke verwendet werden
kann.

(2) Absatz 1 ist entsprechend anwendbar auf die
Herstellungskostenvon land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebsgebäuden und auf die Aufwendungen
zum Wiederaufbau von durch Kriegseinwirkung
ganz oder teilweise zerstörten land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsgebäuden, wenn der Gewinn aus
Land- und Forstwirtschaft auf Grund ordnungs-
mäßigerBuchführungermitteltwird.

(3) Bei Gebäuden, für die von der Bewertungs-
freiheit im Sinn der Absätze 1 oder 2 Gebrauch ge-
macht wird, sind die Absetzungen für Abnutzung
nach $7 in gleichen Jahresbeträgen vorzunehmen.

& 7
Förderung der Vorfinanzierung des Lastenausgleichs

(1) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können
Zuschüsse oder Darlehen, sonstige Steuerpflichtige
können Zuschüsse an die Bank für Vertriebene und
Geschädigte (Lastenausgleichsbank) zugunsten des
Ausgleichsfonds ($5 des Lastenausgleichsgesetzes)
im Jahr der Hingabe als Betriebsausgaben oder
Werbungskosten absetzen, wenn die Zuschüsse oder
Darlehen unter den im Absatz 2 bezeichneten Vor-
aussetzungen vor dem 1. Januar 1955 gegeben
werden.
(2) Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit ist

1. bei Zuschüssen und Darlehen,
daßsie wederunmittelbarnochmittelbarin
wirtschaftlichem Zusammenhang mit der
Aufnahme eines Kredits aus Mitteln des
Empfängers stehen, und außerdem

2. bei Darlehen, daß
a) nicht zum Zweck ihrer Hingabe nach

aufgenommen werden,
b) sie innerhalb von vier Jahren nach der

Hingabe nicht zurückgezahlt,abgetreten
oder beliehen werden,

c) ein bei der Rückzahlung des Darlehens
gewährtes Aufgeld einen Betrag nicht
übersteigt,der eineinhalbvom Hundert
des Darlehnsbetrags für jedes Jahr der
Laufzeit des Darlehens entspricht, und

d\) Zinsen während der Laufzeit des Dar-
lehensnichtgezahltwerden.

(3) Die Zuschüsse und Darlehen dürfen als Be-
triebsausgaben nur bis zu der im $7g Abs.3 be-
zeichneten Höhe abgezogen werden.

(4) Stirbt der Darlehnsgeber vor Ablauf der
Sperrfrist (Absatz 2 Ziffer 2 Buchstabe b), so sind die
Erben berechtigt,die vorzeitige Rückzahlung des
Darlehens zu verlangen.

(5) Beträge,die zur Tilgung von Darlehenim Sinn
des Absatzes 1 gezahlt werden, stellen beim Dar-
lehnsgeberBetriebseinnahmendar.

8 7g
Höchstgrenzen für dieAbzugsfähigkeit

von Zuschüssen und Darlehen
im Sinn der $$ 7c, 7d Abs.2 und des $ 7

(1) Zuschüsse und Darlehen im Sinn der $$ 7c, 7d
Abs.2 und des $ 7f dürfen als Betriebsausgaben ins-
gesamt höchstens bis zu 50 vom Hundert desGewinns
abgezogen werden, der sich vor Abzug dieser Zu-
schüsseundDarlehenergibt.DieseHöchstgrenzegilt
nicht für Zuschüsse und Darlehen im Sinn des $ 7c,
durchdie der SteuerpflichtigedenBauvon Wohnun-
gen für seine Arbeitnehmer fördert.
(2) Im Rahmender Grenze des Absatzes1 dürfen

Zuschüsse und Darlehen im Sinn der $$ 7c und 7d
Abs. 2 als Betriebsausgaben insgesamt höchstens bis
zu 30 vom Hundert des Gewinns abgezogen werden,
der sich vor Abzug der Zuschüsse und Darlehen im
Sinn der $$7c, 7d Abs. 2 und des $ 7f ergibt. Diese
Höchstgrenze gilt nicht für Zuschüsse und Darlehen
im Sinn des $ 7d Abs. 2, durch die Neubauten geför-
dert werden,

a) die im Rahmen eines Bauprogramms der
Bundesregierungmit Hilfe von Bundesmit-
teln durchgeführt werden oder

b) mit deren Kiellegung auf Grund eines vor
dem 16.Januar 1953 abgeschlossenen Bau-
vertrags vor dem 16.April 1953 begonnen
wordenist.

(3) Im Rahmen der Grenze des Absatzes 1 dürfen
Zuschüsse und Darlehen im Sinn des $7f als Betriebs-
ausgabenhöchstensbis zu 20 vom Hundert des Ge-
winns abgezogen werden, der sich vor Abzug der
Zuschüsse und Darlehen im Sinn der $$ 7c, 7d Abs. 2
und des $ 7£ ergibt.

4. Überschuß der Einnahmen über die
Werbungskosten

88
Einnahmen

(1) Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder
Geldeswert bestehen und dem Steuerpflichtigen im
Rahmen einer der Einkunftsarten des $ 2 Abs. 3
Ziff.4bis7zufließen,

(2) Einnahmen, die nicht in Geld bestehen (Woh-
nung, Kost, Waren und sonstige Sachbezüge) sind
mit den üblichen Mittelpreisen des Verbrauchsorts
anzusetzen.

89
Werbungskosten

Werbungskostensind Aufwendungen zur Erwer-
bung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Sie
sind bei der Einkunftsartabzuziehen,bei der sie er-
wachsensind.Werbungskostensind auch

1. Schuldzinsenund auf besonderenVerpflich-
tungsgründen beruhende Renten und dauernde



Lasten, soweit sie mit einer Einkunftsart in
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen;

. Steuern vom Grundbesitz, sonstige öffentliche
Abgaben und Versicherungsbeiträge, soweit
solche Ausgaben sich auf Gebäude oder auf
Gegenstände beziehen, die dem Steuerpflich-
tigen zur Einnahmeerzielung dienen;

. Beiträge zu Berufsständen und sonstigen Berufs-
verbänden, deren Zweck nicht auf einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist;

. notwendige Aufwendungen des Steuerpflich-
tigen für Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte;

. Aufwendungen für Arbeitsmittel (Werkzeuge
und Berufskleidung);

. Absetzungen für Abnutzung und für Substanz-
verringerung (8$ 7, 7b und 7d Abs. 1).

8%9a
(gestrichen)

5. Sonderausgaben
$ 10

1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflich-
tungsgründen beruhende Renten und
dauernde Lasten, die weder Betriebsaus-
gaben oder Werbungskosten sind noch mit
Einkünften in wirtschaftlichem Zusammen-
hang stehen, die bei der Veranlagung außer
Betracht bleiben;

2. die folgenden Aufwendungen zu steuer-
begünstigtenZwecken:
a) Beiträge und Versicherungsprämien zu

Kranken-, Unfall-, Haftpflicht-, Ange-
stellten-, Invaliden- und Erwerbslosen-
versicherungen, zu Versicherungen auf
den Lebens- oder Todesfall und zu
Witwen-, Waisen-, Versorgungs- und
Sterbekassen; \

b) BeiträgeanBausparkassenzurErlangung
von Baudarlehen;

c) Aufwendungen vor dem 1.Januar 1955
für den ersten Erwerb von Anteilen an
Bau- und Wohnungsgenossenschaften
und an Verbrauchergenossenschaften;

d) vor dem 1. Januar 1955 geleistete
Beiträge auf Grund anderer Kapital-
ansammlungsverträge,wenn der Zweck
des Kapitalansammlungsvertrags als
steuerbegünstigt anerkannt worden ist;
bei Sparverträgen mit festgelegten Spar-
raten muß mindestens die erste Ein-
zahlung vor dem 1. Januar 1955 vorge-
nommenwerden.

Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit die-
ser Aufwendungen ist, daß sie weder un-
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mittelbar noch mittelbar in wirtschaftlichem
Zusammenhang mit der Aufnahme eines
Kredits stehen, Das gilt nicht, soweit die in
den Buchstaben a und b bezeichneten Bei-
träge nach Ablauf von drei Jahren seit
Vertragsabschluß in der beim Abschluß des
Vertrags ursprünglich vereinbarten Höhe
laufend und gleichbleibendgeleistet wer-
den. Für die im Buchstabena bezeichneten
Beiträge ist besondere Voraussetzung, daß
vor Ablauf von drei Jahren seit Vertrags-
abschluß die Versicherungssumme, außer im
Schadensfall, weder ganz noch zum Teil
ausgezahlt, geleistete Versicherungsbeiträge
weder ganz noch zum Teil zurückgezahlt
oder Ansprüche aus dem Versicherungs-
vertrag nicht abgetreten oder beliehen wer-
den. Für die im Buchstaben b bezeichneten
Beiträge ist besondere Voraussetzung, daß
vor Ablauf von drei Jahren seit Vertrags-
abschluß die Bausparsumme weder ganz
noch zumTeil ausgezahlt, geleistete Beiträge
weder ganz noch zum Teil zurückgezahlt
oder Ansprüche aus dem Bausparvertrag
nicht beliehen werden; die Auszahlung der
Bausparsumme oder die Beleihung von An-
sprüchen aus dem Bausparvertrag ist jedoch
unschädlich, wenn der Steuerpflichtige die
empfangenen Beträge unverzüglich und un-
mittelbar zum Wohnungsbau verwendet.
Werden die besonderen Voraussetzungen
für die in den Buchstaben a und b bezeich-
neten Beiträge nicht erfüllt, so ist eine Nach-
versteuerung nach Maßgabe einer Rechts-
verordnung durchzuführen;

0) 1.

$4 Abs. 1 oder nach $ 5 auf Grund ordnungs-
mäßigerBuchführungermitteln,dieVerluste
der drei vorangegangenen Veranlagungs-
zeiträume aus Land- und Forstwirtschaft, aus
Gewerbebetrieb und aus selbständiger
Arbeit, soweit sie nicht bei der Veranlagung
für die vorangegangenen Veranlagungs-
zeiträume ausgeglichen oder abgezogen
worden sind. Die Höhe des Verlustes ist
nach den Vorschriften der $$ 4 bis 7g in
Verbindung mit $2 Abs. 6 zu ermitteln;

Unter Absatz 1 fallen auch Sonderausgaben
für die Ehefrau und diejenigen Kinder des
Steuerpflichtigen, die mit ihm zusammen
veranlagt werden, oder für über 18 Jahre
alte Kinder, für die dem Steuerpflichtigen
Kinderermäßigung gewährt wird.

solche Versicherungsunternehmen und Bau-
sparkassen,die weder ihre Geschäftsleitung
noch ihren Sitz im Inland haben, sind nur
dann abzugsfähig,wenn diesen Unterneh-
men die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb im
Inland erteilt ist.
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Jahresbetrag von 800 Deutsche Mark
in voller Höhe abzugsfähig. Dieser Be-
trag erhöht sich um je 400Deutsche Mark
im Jahr für die Ehefrauund für jedes
Kind im Sinn des $ 32 Abs. 4 Ziff. 4, für
das dem Steuerpflichtigen Kinderermäßi-
gung zusteht oder gewährt wird;

des Absatzes 1 Ziffer 2 die in demvor-
stehenden Buchstaben a genannten Be-
träge, so ist der darüber hinausgehende
Betrag zur Hälfte abzugsfähig. In diesem
Fall dürfen jedoch über die in dem Buch-
staben a genannten Beträge hinaus vom
Gesamtbetrag der Einkünfte höchstens
15 vom Hundert des Gesamtbetrags der
Einkünfte abgezogen werden;

satzes 1 Ziffer 2 erhöhen sich bei Steuer-
pllichtigen, die mindestens vier Monate
vor dem Ende des Veranlagungszeit-
raums dasS50.Lebensjahr vollendethaben
und in deren Einkommen überwiegend
Einkünfte aus selbständiger Arbeit oder
aus nichtselbständiger Arbeit enthalten
sind, der imBuchstaben a Satz1 genannte
Jahresbetragvon 800DeutscheMark auf
1600DeutscheMark, der im Buchstaben a
Satz2 genannteBetragvon je 400Deut-
sche Mark auf je 800 Deutsche Mark.

a)

bDe

g

Die Aufwendungen sind bis zu einem Jahres-
betragvon 1000DeutscheMark in voller Höhe
abzugsfähig. Dieser Betrag erhöht sich um je
500 DeutscheMark im Jahr für die Ehefrau
und für jedes Kind im Sinn des $ 32 Abs. 4
Ziff. 4, für das dem Steuerpflichtigen Kinder-
ermäßigung zusteht oder gewährt wird;
bei Steuerpflichtigen, die mindestens vier
Monate vor dem Ende des Veranlagungs-
zeitraums das 50. Lebensjahr vollendet haben
und in deren Einkommen überwiegend Ein-
künfte aus selbständiger Arbeit oder aus
nichtselbständiger Arbeit enthalten sind, er-
höhen sich der im Buchstabena Satz 1 be-
zeichnete Jahresbetrag von 1000 Deutsche
Mark auf 2000 Deutsche Mark und der im
Buchstaben a Satz 2 bezeichnete Betrag von
je 500 Deutsche Mark auf je 1000 Deutsche

Mark;

übersteigendie Sonderausgabenim Sinn des
Absatzes1 Ziffer2 die in den Buchstabena
und b bezeichneten Beträge, so kann der
darüber hinausgehende Betrag zur Hälfte,
höchstens jedoch bis zu 50 vom Hundert der
in den Buchstaben a und b bezeichneten
Beträge abgezogen werden.

*)4. Hat die Steuerpflichtnicht während eines
vollen Kalenderjahrs bestanden, so sind
die Jahresbeträge nach Ziffer 3 Buchstaben a
und c entsprechend der Zahl der vollen
Monate, in denen die Steuerpflicht bestan-
den hat, herabzusetzen und auf volle Deut-
sche Mark nach unten abzurunden.

$ 10a
SteuerbegünstigungdesnichtentnommenenGewinns
(1) Steuerpflichtige,die

1. auf Grund des Bundesvertriebenengesetzes
vom 19.Mai 1953(Bundesgesetzbl.I S.201)
zur Inanspruchnahme von Rechten und Ver-
günstigungenberechtigtsind oder

2. aus Gründen der Rasse, Religion, Natio-
nalität, Weltanschauung oder politischer
Gegnerschaft gegen den Nationalsozialis-
mus verfolgt worden sind,

ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben und
ihre Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft und aus
Gewerbebetriebauf Grund ordnungsmäßigerBuch-
führung nach $ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 ermitteln,
können für die Veranlagungszeiträume 1952bis 1956
auf Antrag bis zu 50 vom Hundert der Summe der
nicht entnommenen Gewinne, höchstens aber 20000
Deutsche Mark als Sonderausgaben vom Gesamt-
betragder Einkünfteabziehen.Als nichtentnommen
gilt auch der Teil der Summe der Gewinne, der zur
Zahlung der auf die Betriebsvermögen entfallenden
Abgaben nach dem Lastenausgleichsgesetz ver-
wendet wird. Der als steuerbegünstigt in Anspruch
genommene Teil der Summe der Gewinne ist bei der:
Veranlagung besonders festzustellen.

(2) Übersteigen in einem der auf die Inanspruch-
nahme der Steuerbegünstigung (Absatz 1) folgenden
Jahre bei dem Steuerpflichtigen oder seinem Gesamt-
rechtsnachfolger die Entnahmen aus dem Betrieb die
Summe der bei der Veranlagung zu berücksichtigen-
den Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft und aus
Gewerbebetrieb, so ist der übersteigende Betrag
(Mehrentnahme) bis zur Höhe des besonders fest-
gestellten Betrags (Absatz 1 letzter Satz) dem Ein-
kommen im Jahr der Mehrentnahme zum Zweck der
Nachversteuerung hinzuzurechnen. Beträge, die zur
Zahlung der auf die Betriebsvermögenentfallenden
Abgaben nach demLastenausgleichsgesetz verwendet
werden, rechnen auch in diesem Fall nicht zu den
Entnahmen. Soweit Entnahmen zur Zahlung von
Erbschaftsteuer auf den Erwerb des Betriebsvermö-
gens von Todes wegen oder auf den Übergang des
Betriebsvermögensan Personender SteuerklasseI
des $ 9 des Erbschaftsteuergesetzes verwendet
werden, oder soweit sich Entnahmen durch Veräuße-

sie einer Nachversteuerung mit den Sätzen des $ 34
Abs. 1;dasgilt nichtfür die VeräußerungeinesTeil-

*) In $ 10Abs. 2 Ziff. 4 muß esmit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 1955 anstatt „Ziffer 3 Buchstabena und c“
heißen „Ziffer 3Buchstabena und b“.



betriebsundimFall derUmwandlungin eineKapital-
gesellschaft. Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist eine
Nachversteuerung auch dann vorzunehmen, wenn in
dem in Betracht kommenden Jahr eineMehrentnahme
nicht vorliegt.

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten
entsprechend für den Gewinn aus selbständiger Ar-
beit mit der Maßgabe, daß dieser Gewinn hinsichtlich
der Steuerbegünstigung (Absatz 1) und der Nachver-
steuerung (Absatz 2) für sich zu behandeln ist.

$ 10b
Steuerbegünstigte Zwecke

Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher,
religiöser und wissenschaftlicher Zwecke und der als
besonders förderungswürdig anerkannten gemein-
nützigen Zwecke sind bis zur Höhe von insgesamt
5 vom Hundert desGesamtbetrags der Einkünfte oder
2 vom Tausend der Summe der gesamten Umsätze
und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und
Gehälter als Sonderausgaben abzugsfähig. Für
wissenschaftlicheZwecke erhöht sich der Vom-
hundertsatz von 5 um weitere 5 vom Hundert.

8 10c
Steuerliche Behandlung festverzinslicher Wert-
papiere bei weiterer Festlegung nach Ablauf der

Sperrfrist
(1) Läßt ein Steuerpflichtiger Wertpapiere, deren

Erwerb nach $ 17 Ziff. 2 und 3 in Verbindung mit
826 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung
vom 2. Juni 1049(WiGBI. S. 109)oder nach den in den
Ländern Baden, Rheinland-Piaiz,
Hohenzollern und dem bayerischenKreis Lindau
geltenden entsprechenden Vorschriften (Einkommen-
steuer-Durchführungsverordnung 1949) als steuer-
begünstigter Kapitalansammlungsvertrag anerkannt
ist, mit Ablauf der Festschreibungs- oder Sperrfrist
auf drei weitere Jahre unter den Bedingungen des
$26 Abs.1 der Einkommensteuer-Durchführungs-

Württemhaera-YUuraincıd

vom 17.Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S.54) fest-
schreiben oder sperren, so ist der für den unmittel-
baren oder mittelbaren ersten entgeltlichen Erwerb
aufgewendete Betrag wie eine Sonderausgabe nach
$ 10 Abs.1 Ziff.2 Buchstabed nach Maßgabe des
$ 10 Abs. 2 Ziff. 3 vom Gesamtbetrag der Einkünfte
abzuziehen. Dies gilt nur für solche Wertpapiere, die
erstmaligim Kalenderjahr 1949festgeschriebenoder
gesperrt worden sind.

(2) Der Abzug nach Absatz 1 Satz 1 istin dem Ver-
anlagungszeitraum vorzunehmen, in dem der Zeit-
raum von drei Jahren, für den das Wertpapier erneut
festgeschrieben oder gesperrt wird, beginnt. Die er-
neute Festschreibung oder Sperrung muß von dem
Institut vorgenommen werden, in dessen Depot sich
das Wertpapier im Zeitpunkt der weiteren Fest-
schreibung oder Sperrung befindet. Sie ist bei diesem
Institut zubeantragen, bevor die erste Festschreibung
oder Sperrungbeendetist. Der Antrag kann nach-
träglich bis zum 27. Juni 1952und, sofern er sich auf
Wertpapiere bezieht, deren Erwerb nach $ 17 Ziff. 3
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der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung
1949 als steuerbegünstigter Kapitalansammlungs-
vertrag anerkannt ist, bis zum 17.Januar 1953gestellt
werden, wenn der Steuerpflichtige über das Wert-
papier nach Ablauf der Festschreibungs- oder Sperr-
frist nicht in einer den Festschreibungsbedingungen
widersprechendenWeise verfügthat.

6. Vereinnahmung
und Verausgabung

$11
(1) Einnahmensind innerhalb des Kalenderjahrs

bezogen, in dem sie demSteuerpflichtigen zugeflossen
sind. Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen, die
dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn oder
kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahrs, zu
dem sie wirtschaftlich gehören, zugeflossensind,
gelten als in diesem Kalenderjahr bezogen. Die Vor-
schriften über die Gewinnermittlung ($ 4 Abs 1,$ 5)
bleibenunberührt.
(2) Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzu-

setzen, in dem sie geleistet worden sind. Für regel-
mäßig wiederkehrende Ausgaben gilt Absatz 1 Satz2
entsprechend. Die Vorschriften über die Gewinn-
ermittlung($4 Abs. 1,$ 5) bleibenunberührt.

7. Nicht abzugsfähige Ausgaben
$ 12

Unbeschadet der Vorschrift des $ 10 dürfen weder
bei den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamt-
betrag der Einkünfte abgezogen werden

1. die für den Haushalt des Steuerpflichtigen und
für den Unterhalt seiner Familienangehörigen
aufgewendetenBeträge.Dazugehörenauchdie
Aufwendungenfür dieLebensführung,He die
wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung
des Steuerpflichtigen mit sich bringt, auchwenn
sie zur Förderung des Berufs oder der Tätigkeit
des Steuerpflichtigen erfolgen;

2. freiwillige Zuwendungen und Zuwendungen an
gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen, auch
wenn diese Zuwendungen auf einer besonderen
Vereinbarung beruhen;

3. die Steuern vom Einkommen und sonstige Per-
sonensteuern.

8. Die einzelnen Einkunftsarten

a) Land- und Forstwirtschaft
($2 Abs. 3 Ziff, 1)

$ 13
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

(1) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaftsind
1. Einkünfte aus dem Betrieb von Landwirt-

schaft,Forstwirtschaft, Weinbau, Gartenbau,
Obstbau, Gemüsebau, Baumschulen und aus
allen Betrieben, die Pflanzen und Pflanzen-
teile mit Hilfe der Naturkräfte gewinnen;

2. Einkünfte aus Tierzucht, Viehmästereien,
Abmelkställen, Geflügelfarmen und ähn-
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lichen Betrieben, wenn zur Tierzucht oder
Tierhaltung überwiegend Erzeugnisse ver-
wendet werden, die im eigenen land- und
forstwirtschaftlichenBetriebgewonnensind;

3. Einkünfte aus Binnenfischerei, Fischzucht
und Teichwirtschaft;

4. Einkünfte aus Jagd, wenn diese mit dem
Betrieb einer Landwirtschaft oder einer
Forstwirtschaft in Zusammenhang steht.

(2) Zu den Einkünften im Sinn des Absatzes 1 ge-
hören auch

1. Einkünfte aus einem land- und forstwirt-
schaftlichen Nebenbetrieb. Als Nebenbetrieb
gilt ein Betrieb, der dem land- und forstwirt-
schaftlichen Hauptbetrieb zu dienen be-
stimmt ist;

2. derNutzungswertderWohnungdesSteuer-
pflichtigen,wenn die Wohnung die bei Be-
trieben gleicher Art übliche Größe nicht
überschreitet.

(3) Bei nichtbuchführenden Land- und Forstwirten,
deren Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft nach
Durchschnittsätzen ermittelt werden, werden diese
Einkünfte im vollen Umfang zur Einkommensteuer
herangezogen, wenn das Einkommen den Betrag von
6000 Deutsche Mark jährlich übersteigt. Wenn
das Einkommen diesen Betrag nicht übersteigt, so
werden die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
zur Einkommensteuer nur herangezogen, soweit sie
den Betrag von 1000Deutsche Mark übersteigen. Ver-
luste aus Land- und Forstwirtschaftdürfen bei Er-
mittlung des Einkommens nur ausgeglichen werden
($ 2 Abs. 2), wenn sie 1000Deutsche Mark über-
steigen.
(4)Einwanderern,welchediesait!sm8,Mai1945

bestenendenGrenzen Deutschlands überschritten
haben und Land- oder Forstwirtschaft betreiben, ohne
daß ihr Einkommen 6000 Deutsche Mark übersteigt,
wird ein Freibetrag von 2000DeutscheMark ge-
währt. Dieser Freibetrag wird auf die Dauer von
fünf Jahren gewährt,und zwar vom 1.Januar 1946
oder vom Tag der Einreise ab, falls diese zu einem
späteren Zeitpunkt erfolgt ist. Er wird nicht mehr
gewährt von dem Tag ab, an dem die obenerwähnten
Personen die Land- oder Forstwirtschaft aufgeben.

(5) Personen, die sich nach dem 8. Mai 1945 als
Landwirte niedergelassen haben und deren Einkom-
men 6000 Deutsche Mark nicht übersteigt, wird ein
Freibetrag von 2000 Deutsche Mark gewährt. Dieser
Freibetragwird auf die Dauer von fünf Jahren ge-
währt, und zwar vom 1. Januar 1946 oder von dem
Tag der Niederlassung ab, falls diese zu einem
späteren Zeitpunkt erfolgt ist. Er wird jedoch solchen
Personennichtgewährt,die einmalein Rechtdarauf
hatten und sich nach Verlust dieses Rechts aufs neue
als Landwirte niedergelassen haben.

8 14
Veräußerung des Betriebs

(1) Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirt-
schaft gehören auch Gewinne, die bei der Veräuße-
rung oder Aufgabe eines land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebs oder Teilbetriebs erzielt werden.

Veräußerungsgewinn ist der Betrag, um den der
Veräußerungspreisnach Abzug der Veräußerungs-
kosten den Wert des Betriebsvermögens übersteigt,
der nach$4 Abs.1 für den Zeitpunkt der Veräuße-
rung ermittelt wird.

(2) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-
äußerungsgewinn bei der Veräußerung des ganzen
Betriebsden Betragvon 10000DeutscheMark und
bei Veräußerung eines Teilbetriebs den entspre-
chenden Teil von 10000Deutsche Mark übersteigt.

(3) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-
gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen,
wenn der Steuerpflichtige den veräußerten Betrieb
oder Teilbetrieb innerhalb der letzten drei Jahre vor
der Veräußerung erworben und infolge des Erwerbs
Erbschaftsteuer entrichtet hat.

.. b) Gewerbebetrieb
($2Abs. 3 Ziff. 2)

$ 15
Einkünite aus Gewerbebetrieb

Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind
1. Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen.
DazugehörenauchEinkünfte ausgewerblicher
Bodenbewirtschaftung,z.B. aus Bergbauunter-
nehmen und aus Betrieben zur Gewinnung von
Torf, Steinen und Erden, soweit sie nicht land-
oder forstwirtschaftliche Nebenbetriebe sind;

2. die Gewinnanteile der Gesellschafter einer
offenen Handelsgesellschaft, einer Kommandit-
gesellschaft und einer anderen Gesellschaft, bi
der der Gesellschafterals Unternehmer (Mit-
unternehmer) anzusehen ist, und die Ver-
gütungen, die der Gesellschafter von der Ge-
sellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der
Gesellschaft oder für die Hingabe von Darlehen
oderfür dieÜberlassungvonWirtschaftsgütern
bezogen hat;

3, die Gewinnanteile der persönlich haftenden
Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft auf
Aktien, soweit sie nicht auf Anteile am Grund-
kapital entfallen,und die Vergütungen,die der
persönlich haftende Gesellschafter von der Ge-
sellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der
Gesellschaftoderfür dieHingabevon Darlehen
oder für die Überlassung von Wirtschaftsgütern
bezogenhat.

$ 16
VeräußerungdesBetriebs

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetriebge-
hören auch Gewinne, die erzielt werden bei der Ver-
äußerung

1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines
Teilbetriebs;

2. des Anteils eines Gesellschafters, der als
Unternehmer (Mitunternehmer) des Betriebs
anzusehen ist ($ 15 Ziff, 2);

3. des Anteils eines persönlich haftenden Ge-
sellschäftersseiner Kommanditgesellschaft
auf Aktien ($15 Ziff. 3).



(2) Veräußerungsgewinnim Sinn des Absatzes1
ist der Betrag,um den der Veräußerungspreisnach
Abzug der Veräußerungskostenden Wert des Be-
triebsvermögens(Absatz1 Ziffer 1) oder den Wert
des Anteils am Betriebsvermögen (Absatz 1 Ziffern 2
und 3) übersteigt. Der Wert des Betriebsvermögens
oder desAnteils ist für den Zeitpunktder Veräuße-
zung nach $ 4 Abs. 1 oder nach $5 zu ermitteln.
(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des

Gewerbebetriebs. Werden die einzelnen dem Betrieb
gewidmeten Wirtschaftsgüter im Rahmen der Auf-
gabe des Betriebs veräußert, so sind die Veräuße-
rungspreise anzusetzen. Werden die Wirtschafts-
güter nicht veräußert, so ist der gemeine Wert im
Zeitpunkt der Aufgabe anzusetzen. Bei Aufgabe eines
Gewerbebetriebs, an dem mehrere Personen betei-
ligt waren, ist für jeden einzelnen Beteiligten der
gemeine Wert der Wirtschaftsgüter anzusetzen, die
er bei der Auseinandersetzungerhaltenhat.
(4) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-

äußerungsgewinnbei der Veräußerung des ganzen
Gewerbebetriebs (Absatz 1 Ziffer 1) den Betrag von
10000DeutscheMark undbei derVeräußerungeines
TeilbetriebsodereinesAnteils amBetriebsvermögen
(Absatz1Ziffern 1bis 3)denentsprechendenTeil von
10000DeutscheMark übersteigt.
(5) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-

gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen,
wenn der Steuerpflichtigeden veräußertenBetrieb
oder Teilbetrieb oder den veräußerten Anteil am Be-
triebsvermögen innerhalb der letzten drei Jahre vor
der Veräußerung erworben und infolge des Erwerbs
Erbschaftsteuer entrichtet hat.

8 17
VeräußerungwesentlicherBeteiligungen

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört
auch der Gewinn aus der Veräußerung eines Anteils
an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer
am Kapital der Gesellschaft wesentlich beteiligt war
und der veräußerte Anteil eins vom Hundert des
Grund- oder Stammkapitals der Gesellschaft über-
steigt. Eine wesentliche Beteiligung ist gegeben,
wenn der Veräußerer allein oder mit seinen Angehö-
rigen an der Kapitalgesellschaft zu mehr als einem
Viertel unmittelbar oder mittelbar, z.B. durch Treu-
händer oder durch eine Kapitalgesellschaft, innerhalb
der letztenfünf Jahre beteiligtwar.
(2) Veräußerungsgewinnim Sinn des Absatzes1

ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten die Anschaffungs-
kosten übersteigt.

(3) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-
äußerungsgewinnden dem veräußertenAnteil an
der Kapitalgesellschaft entsprechenden Teil von
10000Deutsche Mark übersteigt.
(4) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-

gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen,
wennder SteuerpflichtigedenveräußertenAnteil an
der Kapitalgesellschaft innerhalb der letzten drei
Jahre vor der Veräußerung erworben und infolge
des Erwerbs Erbschaftsteuerentrichtethat.
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(5) Verluste, die bei der Veräußerung von An-
teilen an einer Kapitalgesellschaft entstanden sind,
dürfen bei Ermittlung des Einkommens nicht aus-
geglichen werden ($2 Abs. 2).

c) Selbständige Arbeit
($2 Abs. 3 Ziff. 3)

$ 18
(1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind

1. Einkünfte aus freien Berufen. Zu den freien
Berufen gehören insbesondere die wissen-
schaftliche, künstlerische, schriftstellerische,
unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit,
die Berufstätigkeit der Ärzte, Rechtsanwälte
und Notare, der Ingenieure, der Architekten,
der Handelschemiker, der Heilpraktiker, der
Dentisten, der Landmesser, der Wirtschafts-
prüfer, der Steuerberater, der Buchsachver-
‘ständigen und ähnlicher Berufe;

2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen
Lotterie, wenn sie nicht Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb sind;

3. Einkünfte aus sonstiger selbständigerAr-
beit,z.B.Vergütungenfür dieVollstreckung
von Testamenten,für Vermögensverwal-
tung und für die Tätigkeit als Aufsichtsrats-
mitglied.

(2) Einkünfte nach Absatz 1 sind auch dann steuer-
pflichtig, wenn es sich nur um eine vorübergehende
Tätigkeit handelt.

(3) Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit
gehören auch Gewinne, die bei der Veräußerung des
derselbständigenArbeit dienendenVermögensoder
bei Aufgabe der Tätigkeit erzielt werden. Die Ein-
kommensteuer von Gewinnen im Sinn des Satzes1
wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen, wenn der
Steuerpflichtige das veräußerte Vermögen innerhalb
derletztendrei Jahre vor derVeräußerungerworben
und infolge des Erwerbs Erbschaftsteuer entrichtet
hat.

d) Nichtselbständige Arbeit
($2 Abs. 3 Ziff. 4)

$ 19
(1) Zu den Einkünften aus nichtselbständigerAr-

beit gehören
1. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen

und andere Bezüge und Vorteile, die für
eine Beschäftigung im öffentlichen oder pri-
vaten Dienst gewährt werden;

2. Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und
Waisengelderund andereBezügeund Vor-
teile aus früheren Dienstleistungen.

Es ist gleichgültig,ob es sichum laufendeoder um
einmalige Bezüge handelt und ob ein Rechtsanspruch
auf sie besteht.
(2) Zu den Einkünften aus nichtselbständigerAr-

beit gehören nicht
1. durchlaufendeGelder und Beträge, durch
die Auslagen des Arbeitnehmers für den
Arbeitgeber ersetzt werden;



2. die Beträge, die den in privatem Dienst an-
gestellten Personen für Reisekosten und
Fahrtauslagen gezahlt werden, soweit sie
die tatsächlichen Aufwendungen nicht über-
steigen.

e) Kapitalvermögen
($2Abs.3Ziff.5)

$ 20
(1) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-

hören
1. Gewinnanleile (Dividenden),Zinsen, Aus-

beuten und sonstige Bezüge aus Aktien,
Kuxen, Genußscheinen,Anteilenan Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, an Er-
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und
Kolonialgesellschaften, aus Anteilen an der
Reichsbank, der Bank deutscher Länder, den
Landeszentralbankenund bergbautreiben-
den Vereinigungen, die die Rechte einer
juristischen Person haben;

2. Einkünfte aus der Beteiligung an einem
Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter;

3. Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden
und Renten aus Rentenschulden. Bei Til-
gungshypotheken und Tilgungsgrundschul-
den ist nur der Teil der Zahlung steuer-
pflichtig, der als Zins auf den jeweiligen
Kapitalrest entfällt;

4. Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen
jeder Art, z.B. aus Darlehen, Anleihen, Ein-
lagen und Guthaben bei Sparkassen, Banken
und anderen Kreditanstalten;

5. Diskontbeträge von Wechseln und Anwei-
sungen einschließlich der Schatzwechsel.

(2) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-
hören auch

1. besondere Entgelte oder Vorteile, die neben
den in Absatz 1 bezeichneten Einkünften
oder an deren Stelle gewährt werden;

2. Einkünfte aus der Veräußerung von Divi-
dendenscheinen, Zinsscheinen und sonstigen
Ansprüchen, wenn die dazugehörigen Ak-
tien, Schuldverschreibungen oder sonstigen
Anteile nicht mitveräußert werden.

(3) Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2
bezeichneten Art zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbstän-
diger Arbeit oder ausVermietungund Verpachtung
gehören, sind sie diesen Einkünften zuzurechnen.

f) Vermietung und Verpachtung
($2 Abs. 3 Ziff. 6)

8 21
(1) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

sind
1. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
von unbeweglichemVermögen, insbeson-
dere von Grundstücken, Gebäuden, Ge-
bäudeteilen, Schiffen, die in ein Schiffs-

register eingetragensind, und Rechten,die
den Vorschriften des bürgerlichen Rechts
überGrundstückeunterliegen(z.B. Erbbau-
recht, Erbpachtrecht, Mineralgewinnungs-
recht);

2. Einkünfte ausVermietung und Verpachtung
von Sachinbegriffen, insbesondere von be-
weglichem Betriebsvermögen;

3. Einkünfte aus zeitlich begrenzterÜberlas-
sung von Rechten, insbesondere von schrift-
stellerischen, künstlerischen und gewerb-
lichen Urheberrechten, von gewerblichen
Erfahrungenund von Gerechtigkeitenund
Gefällen;

4. Einkünfte aus der Veräußerungvon Miet-
und Pachtzinsforderungen, auch dann, wenn
die Einkünfte im Veräußerungspreis von
Grundstücken enthalten sind und die Miet-
oder Pachtzinsen sich auf einen Zeitraum
beziehen, in dem der Veräußerer noch Be-
sitzer war.

9) Sonstige Einkünite
($2 Abs. 3 Ziff. 7)

$ 22
Arten der sonstigen Einkünite

wiederkehrende Bezüge, soweit sie nicht zu
anderenEinkunftsarten($2Abs. 3 Ziff, 1bis 6)
gehören, insbesondere
a) vererblicheRenten,
b) Leibrenten, Leibgedinge, Zeitrenten und

andere unvererbliche Renten,
c) Zuschüsse und sonstige Vorteile, die als

wiederkehrende Bezüge gewährt werden.
Ist die Zuwendung freiwillig oder an eine
gesetzlich unterhaltsberechtigte Person ge-
währt, so ist sie nicht dem Empfänger zu-
zurechnen, wenn der Geber unbeschränkt
steuerpflichtigist;

Einkünfte aus Spekulationsgeschäften im Sinn
des$23;
Einkünfte aus Leistungen,soweit sie weder zu
anderen Einkunftsarten ($2 Abs. 3 Ziff. 1bis6)
nochzudenEinkünftenimSinnderZiffer 1oder
Ziffer 2 gehören, z.B. Einkünfte aus gelegent-
lichen Vermittlungenund aus der Vermietung
beweglicherGegenstände,SolcheEinkünftesind
nicht steuerpflichtig, wenn sie weniger als
300DeutscheMark im Kalenderjahr betragen
haben. Übersteigen die Werbungskosten die
Einnahmen,so darf der übersteigendeBetrag



bei Ermittlung des Einkommens nicht aus-
geglichen werden ($2 Abs. 2).

& 23
Spekulationsgeschäfte

(1) Spekulationsgeschäfte($22Ziff. 2) sind
1. Veräußerungsgeschäfte,bei denender Zeit-

raum zwischen Anschaffung und Veräuße-
rung beträgt:
a) bei Grundstücken und Rechten, die den

Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstückeunterliegen(z.B. Erb-
baurecht, Erbpachtrecht, Mineralgewin-
nungsrecht), nicht mehr als zwei Jahre,

b) bei anderen Wirtschaftsgütern, insbeson-
dere bei Wertpapieren, nicht mehr als
ein Jahr;

2. Veräußerungsgeschäfle, bei denen die Ver-
äußerungderWirtschaftsgütersrühererfolgt
als der Erwerb.

(2) Außer Ansatz bleiben die Einkünfte aus der
Veräußerungvon "
1. Schuld- und Rentenverschreibungen von

Schuldnern, die Wohnsitz, Geschäftsleitung
oder Sitz im Inland haben, es sei denn, daß
bei ihnen neben der festen Verzinsung ein
Recht auf Umtauschin Gesellschaftsanteile
(Wandelanleihen) oder eine Zusatzverzin-
sung, die sich nach der Höhe der Gewinn-
ausschüttung des Schuldners richtet, ein-
geräumt ist oder daß sie von dem Steuer-
pflichtigen im Ausland erworben worden
sind;

2. Forderungen, die in ein inländisches öffent-
liches Schuldbuch eingetragen sind;

3. Vorzugsaktiender DeutschenReichsbahn.
(3) Spekulationsgeschäfteliegen nicht vor, wenn

Wirtschaftsgüter veräußert werden, deren Wert bei
Einkünften im Sinn des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6 anzu-
setzen ist. \

(4)Gewinn oder Verlust aus Spekulationsgechäften
ist der Unterschied zwischen dem Veräußerungspreis
einerseits und den Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten und den Werbungskosten andererseits. Ge-
winne aus Spekulationsgeschäften bleiben steuerfrei,
wenn der aus Spekulationsgeschäften erzielte Ge-
samtgewinn im Kalenderjahr weniger als 1000Deut-
scheMark betragenhat. Verluste aus Spekulations-
geschäften dürfen nur bis zur Höhe des Spekulations-
gewinns, den der Steuerpflichtige im gleichen
Kalenderjahr erzielt hat, ausgeglichen werden.

h) Gemeinsame Vorschriften
$ 24

Zu den Einkünften im Sinn des $ 2 Abs. 3 gehören
auch

1. Entschädigungen, die gewährt worden sind
a) als Ersatz für entgangene oder entgehende

Einnahmen oder
b) für die Aufgabe oder Nichtausübungeiner

Tätigkeit, für die Aufgabe einer Gewinn-
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beteiligung oder einer Anwartschaft auf eine
solche;

2. Einkünfte aus einer ehemaligenTätigkeit im
Sinn des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 4 oder aus einem
früheren Rechtsverhältnis im Sinn des $2 Abs. 3
Ziff. 5 bis 7, und zwar auch dann, wenn sie dem
Steuerpflichtigen als Rechtsnachfolger zufließen.

Ill. Veranlagung
»$ 25

Veranlagungszeitraum
(1)Die Einkommensteuerwird nach Ablauf des

Kalenderjahrs (Veranlagungszeitraum)nach dem
Einkommen veranlagt, das der Steuerpflichtige in
diesemVeranlagungszeitraumbezogenhat, soweit
nicht nach den $$ 46 und 46a eine Veranlagung
unterbleibt.
(2)HatSieSteuerpflichtnichtwährenddesvollen

Veranlagungszeitraumsbestanden,sowird daswäh-
rend der Dauer der Steuerpflicht bezogene Ein-
kommen zugrunde gelegt. In diesem Fall kann die
Veranlagung bei Wegfall der Steuerpflichtsofort
vorgenommen werden.

$ 26
Haushaltsbesteuerung:Ehegatten

(1) Ehegatten werden zusammen veranlagt, so-
lange beide unbeschränktsteuerpflichtigsind und
nicht dauernd getrennt leben. Diese Voraussetzungen
müssen im Veranlagungszeitraummindestensvier
Monate bestanden haben.
(2) Bei der Zusammenveranlagungsind die Ein-

künfte der.Ehegattenzusammenzurechnen.

$ 27
Haushaltsbesteuerung: Kinder

(1) Der Haushaltsvorstand und seine Kinder, für
die ihm Kinderermäßigungnach$ 32Abs. 4 Ziff. 2
zusteht, werden zusammen veranlagt, solange er und
die Kinder unbeschränkt steuerpflichtig sind.
(2) Bei der Zusammenveranlagung sind die Ein-

künfte des Haushaltsvorstands und der Kinder zu-
sammenzurechnen.
(3) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ($ 2

Abs. 3 Ziff. 4), die Kinder auf Grund eines gegen-
wärtigen oder zukünftigen Arbeitsverhältnisses aus
einem dem Haushaltsvorstand fremden Betrieb be-
ziehen, scheiden bei der Zusammenveranlagung aus.

$ 28
Besteuerung bei fortgesetzter Gütergemeinschait
Bei fortgesetzter Gütergemeinschaft gelten Ein-

künfte, die in das Gesamtgut fallen, als Einkünfte
des überlebenden Ehegatten, wenn dieser unbe-
schränktsteuerpflichtigist.

$ 29
Durchschnittsätze

(1) Durchschnittsätze können durch Rechtsverord-
nung aufgestellt werden

1. für die Ermittlung des Gewinns aus Land-
und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb
oder aus selbständiger Arbeit;
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2. für die ErmittlungdesÜberschussesderEin-
nahmen über die Werbungskosten bei Ver-
mietung und Verpachtung.

(2) Die aufgestellten Durchschnittsätze sind zu-
grunde zu legen

1. der Gewinnermittlung, wenn
a) der Umsatz die durch Rechtsverordnung

bestimmte Grenze nicht übersteigt und
b) ordnungsmäßige Bücher nicht geführt

werden oder die Bücher sachliche Unrich-
tigkeit vermuten lassen;

2. der Ermittlung der Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung, wenn die Wer-
bungskosten nicht ordnungsmäßig auf-
gezeichnet werden oder die Aufzeichnungen
sachliche Unrichtigkeit vermuten lassen.

(3) Der Nufzungswert üer Wohnung im eigenen
Haus kann in einemHundertsatz des zuleizi ıesi-
gestellten Einheitswerts des Grundstücks bemessen
werden,

(4) Der Steuerpflichtige kann nicht einwenden, daß
die Durchschnittsätzezu hoch festgesetztseien.

8 30
Besteuerung bei Auslandsbeziehungen

Die Oberfinanzdirektionkann bei Einkünften aus
Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb oder
aus selbständiger Arbeit ohne Rücksicht auf das aus-
gewiesene Ergebnis die Einkommensteuer in einem
Pauschbetragfestsetzen,wenn besondereunmittel-
bare oder mittelbare wirtschaftliche Beziehungen des
Betriebs zu einer Person, die im Inland entweder
nicht oder nur beschränkt steuerpflichtig ist, eine
Gewinnminderung ermöglichen. Die Oberfinanz-
direktion entscheidet nach ihrem Ermessen.

$ 31
Pauschbesteuerung

(1) Bei Personen, die durch Zuzug aus dem Aus-
land unbeschränkt steuerpflichtig werden, können die
obersten Finanzbehörden der Länder mit Zustimmung
des Bundesministers der Finanzen die Einkommen-
steuer bis zur Dauer von zehn Jahren seit Begrün-
dung der unbeschränkten Steuerpflicht in einem
Pauschbetrag festsetzen.
(2) Die Besteuerungder Auslandsbeamtenkann

durch Rechtsverordnung abweichend von den allge-
meinen Vorschriften geregelt werden.

IV. Tarif
$ 32

Steuerklassen
(1) Die zu veranlagende Einkommensteuer bemißt

sichnach der Anlagei zu diesemGesetz (Einkom-
mensteuertabelle) *). Dabei gilt das Folgende:

(2) Steuerklasse I
1. In die Steuerklasse I fallen die Personen,

die weder zu BeginndesVeranlagungszeit-
*) Hier nicht abgedruckt (s. Bundesgesetzbl. 1953I S. 421 ff.)

raums noch mindestens vier Monate in
diesem Veranlagungszeitraumverheiratet
waren.

2. In die Steuerklasse I gehören nicht die Per-
sonen, die in eine der unten aufgezählten
Steuerklassen II und Ill fallen.

(3) Steuerklasse II
In die Steuerklasse II fallen folgende Personen,

soweit sie nichtzur SteuerklasseIII gehören:
1. Personen, die zu Beginn des Veranlagungs-

zeitraums oder mehr als vier Monate in
diesem Veranlagungszeitraum verheiratet
waren. .

2. Unverheiratete Personen, die mindestens
vier Monate vor dem Ende des Veranla-
gungszeitraums das 60. Lebensjahr oder,
wenn sie verwitwet sind, das 50. Lebens-
jahr vollendet haben.

(4)SteuerklasseII
1. In die Steuerklasse III fallen die Personen,

denen Kinderermäßigung zusteht (Ziffer 2)
oder auf Antrag gewährt wird (Ziffer 3).

2. Kinderermäßigung steht dem Steuerpflich-
tigen für Kinder zu, die im Veranlagungs-
zeitraum mindestens vier Monate das
18.Lebensjahr noch nicht vollendet hatten.

3. Kinderermäßigung wird dem Steuerpflich-
tigen auf Antrag gewährt für Kinder, die im
Veranlagungszeitraum mindestens vier Mo-
nate das 25.Lebensjahr noch nicht vollendet
hatten und während dieser Zeit auf Kosten
des Steuerpflichtigen unterhalten und für
einen Beruf ausgebildet worden sind.

4. Kinder im Sinn der Ziffern 2 und 3 sind:
a) eheliche Kinder,
b) ehelicheStiefkinder,
c) für ehelich erklärte Kinder,
d) Adoptivkinder,
e) uneheliche Kinder (jedoch nur im Ver-

hältnis zur leiblichenMutter),
f) Pflegekinder.

$832a und 32b
(gestrichen)

$ 33
AußergewöhnlicheBelastungen

(1) Bei der Veranlagung werden auf Antrag außer-
gewöhnliche Belastungen, die dem Steuerpflichtigen
zwangsläufig erwachsen und seine steuerliche Lei-
stungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigen, durch Er-
mäßigung der Einkommensteuer berücksichtigt.

(2) Als zwangsläufig erwachsene außergewöhn-
liche Belastungen werden auch die Aufwendungen
behandelt, die vor dem 1. Januar 1955 für die Wie-
derbeschaffungnotwendigenHausrats und notwen-
diger Kleidung gemachtwerden,soweit diese durch
Kriegseinwirkung oder Aufgabe des Wohnsitzes in
einem zum Inland gehörenden Gebiet außerhalb des
Bundesgebiets verloren wurden und Eısatz aus



öffentlichen Mitteln nicht geleistet worden ist. Der
vom Einkommen abzuziehende Betrag darf die in
$33a aufgeführten Beträge nicht überschreiten.

8 33a
Freibeträge für besondere Fälle

(1) Bei Vertriebenen, Heimatvertriebenen, Sowjet-
zonenflüchtlingenund diesengleichgestelltenPerso-
nen ($$ 1 bis 4 des Bundesvertriebenengesetzes vom
19.Mai 1953— Bundesgesetzbl. IS. 201—) sowie bei
politisch Verfolgten, Personen, die nach dem 30.Sep-
tember 1948 aus Kriegsgefangenschaft heimgekehrt
sind (Spätheimkchrer), und bei Personen, die den
Hausrat und die Kleidung infolge Kriegseinwirkung
verloren haben (Totalschaden) und dafür höchstens
eine Entschädigung von 50 vom Hundert dieses
Kriegsschadens erhalten haben, wird auf Antrag ein
Freibetrag in der folgenden Höhe vom Einkommen
abgezogen:

540 Deutsche Mark bei Personen der Steuer-
kiässe 1,

720 Deutsche Mark bei Personen der Steuer-
klasse II,

840 Deutsche Mark bei Personen der Steuer-
klasse II];

der Betrag von 840 Deutsche Mark erhöht sich
für das dritte und jedes weitere Kind, für das
dem Steuerpflichtigen Kinderermäßigung zu-
steht oder gewährt wird, um je 60 Deutsche
Mark.

Satz1 gilt auch, wenn die bezeichneten Vorausset-
zungen nicht bei dem Steuerpflichtigen selbst, son-
dern bei der mit ihm zusammen zu veranlagenden
Ehefrau vorliegen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Personen können
$33 für Aufwendungen zur Wiederbeschaffung von
Hausrat und Kleidung nicht in Anspruch nehmen.

(3) Der Freibetrag nach Absatz 1 wird letztmals
für den Veranlagungszeitraum 1954gewährt.

8 34
Steuersätze bei außerordentlichen Einküniten

(1) Übersteigt das Einkommen 6000Deutsche Mark
und sind darin außerordentliche Einkünfte enthalten,
so ist auf Antrag die Einkommensteuer für die außer-
ordentlichen Einkünfte auf 10 bis 40 vom Hundert
der außerordentlichen Einkünfte zu bemessen. Auf
die anderen Einkünfte ist die Einkommensteuer-
tabelle anzuwenden.
(2) Als außerordentlicheEinkünfteimSinn desAb-

satzes 1 kommen nur in Betracht
1. Veräußerungsgewinne im Sinn der $$ 14,

16, 17 und des $ 18 Abs. 3,
2. Entschädigungen im Sinn von $24 Ziff. 1;
3. Zinsen, die nach den $$ 14,34und 43 des Ge-

setzesüber die Ablösung öffentlicherAn-
leihen vom 16.Juli 1925(Reichsgesetzbl.I
5.137) in der Fassung des Gesetzes zur
Änderung und Ergänzung von Vorschriften
auf dem Gebiete des Finanzwesens vom
23.März 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 232) bei
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der Einlösung von Auslosungsrechten be-
zogen werden,

(3) Die Steuersätze nach Absatz 1 sind auf Antrag
auch auf Einkünfte aus außerordentlichen Waldnut-
zungenanzuwenden,wenneinBestandsvergleichfür
das stehende Holz nicht vorgenommen wird. Als
außerordentlicheWaldnutzungengeltenohneUnter-
schied der Betriebsart alle aus wirtschaftlichen Grün-
den gebotenen Nutzungen, die über die nach forst-
wirtschaftlichenGrundsätzennachhaltigzu erzielen-
den jährlichen regelmäßigen Nutzungen hinaus-
gehen.Bei Waldnutzungeninfolge höherer Gewalt
(Eis-, Schnee-, Windbruch, Insektenfraß oder Brand)
ermäßigt sich die nach Absatz 1 zu berechnende Ein-
kommensteuer auf die Hälfte,
(4) Einkünfte, die die Entlohnungfür eine Tätig-

keit darstellen, die sich über mehrere Jahre erstreckt,
unterliegender Einkommensteuerzu den gewöhn-
lichen Steuersätzen, Zum Zweck der Einkommen-
steuerveranlagungkönnen diese Einkünfte auf die
Jahre verteilt werden, in deren Verlauf sie erzielt
wurden und als Einkünfte eines jeden dieser Jahre
angesehen werden, vorausgesetzt, daß die Gesamt-
verteilung drei Jahre nicht überschreitet.

(5) Die Steuersätze nach Absatz 1 sind auf Antrag
bei Steuerpflichtigen mit Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit oder aus selbständiger Arbeit, die
aus einer Berufstätigkeit im Sinn des $18 Abs.1
Ziff. 1 bezogen werden, auf Nebeneinkünfte aus wis-
senschaftlicher, künstlerischer oder schriftstelle-
rischer Tätigkeit unter folgendenVoraussetzungen
anzuwenden:

1. Die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
oder die Einkünfte aus der Berufstätigkeit
müssen die übrigen Einkünfte überwiegen;

2. die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künst-
lerischer oder schriftstellerischer Tätigkeit
dürfen nicht zu den Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit gehören und müssen von
den Einkünften aus der Berufstätigkeit ab-
. grenzbar sein.

Die Steuersätze nach Absatz 1 sind in diesen Fällen
auf die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künst-
lerischer oder schriftstellerischer Tätigkeit anzuwen-
den, die 50 vom Hundert der Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit oder aus der Berufstätigkeit nicht
übersteigen.

$ 34a
Steuerfreiheit bestimmter Zuschläge zumArbeitslohn
Die gesetzlichen oder tariflichen Zuschläge für

Mehrarbeit und für Sonntags-,Feiertags-undNacht-
arbeit sind steuerfrei, wenn der Arbeitslohn ins-
gesamt7200DeutscheMark im Kalenderjahr nicht
übersteigt.

V. Entrichtungder Steuer
1. Vorauszahlungen

$ 35
Bemessungund Entrichtungder Vorauszahlungen
(1) Der Steuerpflichtige hat am 10.März, 10. Juni,

10. September und 10. Dezember Vorauszahlungen
zu entrichten.
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(2) Die Vorauszahlungen bemessensich grund-
sätzlich nach der Steuer, die sich nach Anrechnung
der Steuerabzugsbeträge ($ 47 Abs. 1 Ziff. 2) bei der
letzten Veranlagung ergeben hat. Das Finanzamt
kann die VorauszahlungenderSteueranpassen,die
sich für den laufenden Veranlagungszeitraum vor-
aussichtlich ergeben wird.

8536 und 37
(gestrichen)

2. Steuerabzug vom Arbeitslohn
(Lohnsteuer)

$ 38
Entrichtung der Lohnsteuer

(1) Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
wird dieEinkommensteuerdurchAbzugvomArbeits-
lohnerhoben(Lohnsteuer).DerArbeitgeberhatdie
Lohnsteuer für den Arbeitnehmer bei jeder Lohn-
zahlung einzubehalten und an das Finanzamt abzu-
führen.

(2) Wenn der Arbeitslohn ganz oder teilweise aus
Sachbezügen ($8) besteht und der Barlohn zur Dek-
kung der Lohnsteuer nicht ausreicht, so hat der Arbeit-
nehmer dem Arbeitgeber den zur Deckung der Lohn-
steuer erforderlichen Betrag zu zahlen. Unterläßt das
der Arbeitnehmer, so hat der Arbeitgeber einen
entsprechenden Teil der Sachbezüge nach seinem
Ermessenzurückzubehaltenund die Lohnsteuerab-
zuführen.
(3) Der Arbeitnehmer ist beim Steuerabzugvom

Arbeitslohn (Lohnsteuer) Steuerschuldner. Der
Arbeitgeber haftet aber für die Einbehaltungund
Abführung der Lohnsteuer. Der Arbeitnehmer
(Steuerschuldner) wird nur in Anspruch genommen,

1. wenn der Arbeitgeber den Arbeitslohn nicht
vorschriftsmäßig gekürzt hat oder

2. wennder Arbeitnehmer weiß, daß der Arbeit-
geber die einbehaltene Lohnsteuer nicht vor-
schriftsmäßig abgeführt hat, und dies dem
Finanzamt nicht unverzüglich mitteilt oder

3. wenn der Arbeitnehmereine ihm ausdrück-
lich auferlegte Verpflichtung, seine Lohn-
steuerkarte berichtigen zu lassen, nicht
erfüllt.

8 39
Bemessung der Lohnsteuer

(1) Die Lohnsteuerbemißtsichnachder Anlage 2
zu diesemGesetz(Jahreslohnsteuertabelle)*).Wird
der Arbeitslohn für einen monatlichen Zeitraum ge-
zahlt, so betragen die Lohnstufen und die Lohnsteuer
ein Zwölftel des Jahresbetrags. Wird der Arbeits-
lohn für einen anderen als monatlichen Zeitraum
gezahlt, so betragen die Lohnstufen und die Lohn-
steuer Bruchteile der Beträge der Lohnsteuertabelle
für monatliche Lohnzahlung, und zwar

für nicht mehr als vier Arbeitsstunden, aber
nichtmehrals einenhalbenArbeitstag!/se,
für mehr als vier Arbeitsstunden, aber nicht
mehr als einenArbeitstag !/zs,
für volle Arbeitswochen ®/zs.

*) Hier nicht abgedruckt (s. Bundesgesetzbl. 1953I S. 439ff.)

Für die Anwendung der Lohnsteuertabellegilt das
Folgende:

(2) Steuerklasse I
1. In die Steuerklasse I fallen die Arbeitneh-

nehmer, die nicht verheiratet sind.
2. Unter Ziffer 1 fallen nicht

a) Arbeitnehmer, denen Kinderermäßigung
zusteht(Absatz4 Ziffer 2) oder auf An-
‚trag gewährt wird (Absatz4 Ziffer 3),

b) unverheiratete Arbeitnehmer, die das
60. Lebensjahr oder, wenn sie verwit-
wet sind, das 50. Lebensjahr vollendet
haben (Absatz 3 Ziffer 2).

(3) SteuerklasseII
In die Steuerklasse II fallen, soweit sie nicht zur
SteuerklasseIII gehören:

1. die Arbeitnehmer, die verheiratet sind,
2, unverheiratete Arbeitnehmer, die das 60.

Lebensjahr oder, wenn sie verwitwet sind,
das 50. Lebensjahr vollendet haben.

(4) Steuerklasse III
1. In die Steuerklasse III fallen die Arbeit-

nehmer, denen Kinderermäßigung zusteht
(Ziffer 2) oder auf Antrag gewährt wird
(Ziffer3).

2. DemArbeitnehmerstehtKinderermäßigung
zu für Kinder, die das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben.

3. DemArbeitnehmer wird auf Antrag Kinder-
ermäßigung gewährt für Kinder, die auf
Kosten des Arbeitnehmers unterhalten und
für einenBeruf ausgebildetwerdenund das
25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

4. Kinder im Sinn derZiffern2 und3 sind:
a) ehelicheKinder,
b) eheliche Stiefkinder,
c) für ehelich erklärte Kinder,
d\) Adoptivkinder,
e) uneheliche Kinder (jedoch nur im Ver-

hältnis zur leiblichen Mutter),
f) Pflegekinder.

(5) Für die Eintragung der Steuerklasse und der
Zahl der Kinder bei Ausschreibungder Lohnsteuer-
karte ($42) sind die Verhältnisse zu Beginn des
Kalenderjahrs maßgebend,für das.die Lohnsteuer-
karte ausgeschrieben wird. Treten bei einem Arbeit-
nehmer die Voraussetzungen für eine ihm günstigere
Steuerklasseein odererhöht sich die Zahl der bei
der Steuerklasse III zu berücksichtigenden Personen,
so ist auf Antrag die Lohnsteuerkarte zu ergänzen.
Die Ergänzung ist erst bei der Lohnzahlung zu be-
rücksichtigen,bei der die ergänzteLohnsteuerkarte
vorgelegt wird.

(6) Die Höhe und die Berechnung der Lohnsteuer
werden in folgendenFällen durchRechtsverordnung
bestimmt:

1. wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber
keine Lohnsteuerkarte($ 42) vorlegt;

2. wenn der Arbeitnehmer in mehreren Dienst-
verhältnissengleichzeitigsteht;



3. wenn die Ehefrau, die nicht dauernd vom
Ehemann getrennt lebt, in einem Dienst-
verhältnis steht; “

4. wenn ein Zeitraum, für den der Arbeitslohn
gezahlt wird, nicht festgestellt werden
kann;

3. wenn die im Laufe des Kalenderjahrs ein-
behaltene Lohnsteuer die auf den Arbeits-
lohn des Kalenderjahrs nach der Jahres-
lohnsteuertabelle entfallende Lohnsteuer
übersteigt (Lohnsteuer-Jahresausgleich).

$ 40
(gestrichen)

$ Al
Berücksichtigung besonderer Verhältnisse

*) (1) Auf Antrag des Arbeitnehmerswerden für
die Berechnung der Lohnsteuer die folgenden Beträge
vom Arbeitslohn abgezogen:

1. wenndie Werbungskostenim Sinn der 389,
7c, 7d Abs. 2 und des $ 7£, die bei den Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit zu
berücksichtigen sind, 312 Deutsche Mark im
Jahr übersteigen, der 312DeutscheMark
übersteigende Betrag;

2. wenn die Sonderausgabenim Sinn des $10
Abs.1 Ziff. 1, 2 Buchstabenaund b, Ziff.5
und 6, Abs.2 und des $10b 624 Deutsche
Mark im Jahr übersteigen, der 624Deutsche
Mark übersteigende Betrag;

3. wenn Sonderausgaben im Sinn des $10
Abs. 1 Ziff. 2 Buchstaben c und d und Abs. 2
vorliegen, der Betrag dieser Sonderaus-
gaben;

4. wenn außergewöhnliche Belastungen dem
Arbeitnehmer zwangsläufig erwachsen und
seine steuerliche Leistungsfähigkeit wesent-
lich beeinträchtigen ($33), ein vom Finanz-
amt zu bestimmender Betrag;

5. die nach $ 33a abzugsfähigen Beträge.
(2) Das Finanzamt hat die nach Absatzi vom

Arbeitslohn äbzuziehenden Beträge auf der Lohn-
steuerkarte ($42) einzutragen. Der Abzug ist erst bei
der Lohnzahlung vorzunehmen, bei der dem Arbeit-
geber die Lohnsteuerkarte mit dieser Eintragung vor-
gelegt wird. Durch Rechtsverordnung kann bestimmt
werden, daßdie nachAbsatz 1vomArbeitslohn abzu-
ziehenden Beträge ohne Eintragung auf der Lohn-
steuerkarte im Laufe des Kalenderjahrs oder ineinem
besonderenVerfahren nach Ablauf des Kalender-
jahrs berücksichtigt werden.

$ 42
Lohnsteuerkarte

Der Arbeitnehmermuß sich für die Lohnsteuer-
berechnungvor Beginn des Kalenderjahrs oder des

*) Im Absatz1 werden
a) mit Wirkung vom 1.Januar 1954in Ziffer2 die

Worte „Buchstaben a und b“ und die Ziffer 3
und

b) mit Wirkung vom1. Januar 1955die Ziffer 5
gestrichen.
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Dienstverhältnisses von der Gemeindebehörde eine
Lohnsteuerkarte ausschreiben lassen und muß diese
dem Arbeitgeber vorlegen. Der Arbeitgeber hat die
Lohnsteuerkarte während der Dauer des Dienstver-
hältnisses aufzubewahren und sie dem Arbeitnehmer
amEndedesKalenderjahrsoderbei Beendigungdes
Dienstverhältnisseszurückzugeben.Durch Rechts-
verordnung kann ein anderes Verfahren vorgeschrie-
ben werden.

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

$ 43
Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge

(1) Bei denfolgendeninländischenKapitalerträgen
wird dieEinkommensteuer durch Abzug vom Kapital-
ertrag(Kapitalertragsteuer)erhoben:

1. Gewinnanteilen (Dividenden), Zinsen, Aus-
beuten und sonstigen Bezügen aus Aktien,
Kuxen, Genußscheinen, Anteilen an Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, an
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
undKolonialgesellschaften,ausAnteilen an
der Reichsbankund an bergbautreibenden
Vereinigungen, die die Rechte einer juristi-
schen Person haben. Dazu gehören nicht Ge-
winnanteile und sonstige Bezüge im Sinn
des $3b und nicht Zinsen aus Wandelanlei-
hen und Gewinnobligationen, soweit sie
unterZiffer 3oderZiffer5 fallen;

2. Einkünften aus der Beteiligung an einem
Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter;

3. Zinsen aus im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes oder in Berlin (West) nach dem
20.Juni 1948— in Berlin (West) nachdem
24. Juni 1948— und vor dem 1.April 1952
ausgegebenen Industrieobligationen und vor
dem1. April 1952ausgegebenenWandel-
anleihen und Gewinnobligationen. Die Vor-
schrift des $3a Ziff.3 letzter Satz bleibt
unberührt;

4. Zinsen aus nach dem31. März 1952 ausge-
gebenen festverzinslichen Schuldverschrei-
bungen und Schatzanweisungen der Länder,
Gemeinden und Gemeindeverbände, wenn
dieZinsennichtnach$3a Ziff. 2Buchstabeb
oder Ziff. 4 steuerfrei sind, unter folgenden
Voraussetzungen:
a) Die Wertpapiere dürfen bis zur Dauer

von einschließlich drei Jahrennicht künd-
bar und nicht rückzahlbar sein,

b) nach den Anleihebedingungendarf die
Laufzeit der Wertpapierezu denbei der
Ausgabe vorgesehenen Zinsbedingungen
für die Dauer von weniger als drei Jah-
ren nicht geändert werden;

3. Zinsen aus anderen nach dem 31.März 1952
ausgegebenenfestverzinslichenWertpapie-
ren (einschließlichder Wandelanleihenund
Gewinnobligationen) unter den folgenden
Voraussetzungen:
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a) Die Wertpapiere müssen spätestens
innerhalb eines Jahres nach der Ausgabe
zumHandel an einerBörseim Geltungs-
bereich des Grundgesetzes oder in Berlin
(West) zugelassen werden,

bDeutdie Wertpapiere dürfen auf die Dauer
von mindestens fünf Jahren nicht künd-
bar und nicht rückzahlbar sein,

c) nach den Anleihebedingungen darf die
Laufzeit der Wertpapiere zu den bei der
AusgabevorgesehenenZinsbedingungen
für die Dauer von fünf Jahren nicht ge-
ändert werden.

Diese Vorschrift beziehtsichnicht auf Zin-
sen, die nach $ 3a steuerfrei sind. Die in
Buchstabe a bezeichnete Voraussetzung gilt
nicht für festverzinsliche Wertpapiere, die
nach $33des Gesetzes über die Investitions-
hilfe der gewerblichen Wirtschaft zum Bör-
senhandelnichtzugelassensind;

6. Zinsen aus sonstigen im Geltungsbereich des
Grundgesetzes oder in Berlin (West) ausge-
gebenen festverzinslichen Wertpapieren, die
nicht nach $3a steuerfrei sind. Ausgenom-
men sind mündelsichere, mit mindestens
8 vom Hundert verzinsliche Schatzanwei-
sungsanleihen der Länder, die vor dem
1. Juni 1952ausgegeben worden sind.

(2) Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge sind auch
besondere Entgelte oder Vorteile, die neben den im
Absatz 1bezeichneten Kapitalerträgen oder an deren
Stelle gewährt werden.
(3) Kapitalerträge sind als inländische anzusehen,

wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder
Sitz im Inland hat.

$ 44
Bemessung und Entrichtung der Kapitalertragsteuer
(1)Die Kapitalertragsteuerbeträgt
1. in den Fällen

des $ 43 Abs. 1Ziff. 1 und 2
2. in den Fällen

des $ 43 Abs. 1Ziff. 3 bis 5
3. in den Fällen

des $ 43 Abs. 1 Ziff. 6
der Kapitalerträge.
(2) Ist für die in $43 Abs.1 Ziff. 5 bezeichneten

Wertpapiere die Zulassung zum Handel an einer
Börse im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder
in Berlin (West) nach den börsenrechtlichenVor-
schriften oder durch Bedingungen oder Auflagen
anläßlich der staatlichen Genehmigung zur Ausgabe
dieser Wertpapiere nicht ausgeschlossen und ist die
Zulassung beantragt, so beträgt die Kapitalertrag-
steuer für die Zeit bis zum Ablauf eines Jahres nach
der Ausgabe in Abweichung von $44 Abs.1 Ziff. 3
auch dann nur 30 vom Hundert, wenn die Zulassung
nicht innerhalb eines Jahres nach der Ausgabe er-
folgt.

25 vom Hundert,

30 vom Hundert,

60vom Hundert

(3) Der Schuldner hat die Kapitalertragsteuer für
den Gläubiger einzubehalten. Er hat den Steuerab-

zug in dem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die
Kapitalerträge dem Gläubiger zufließen, und die ein-
behaltenen Steuerabzüge innerhalb einer Woche an
das Finanzamt abzuführen. Der Steuerabzug ist auch
dann vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge beim
Gläubiger zu den Einkünften aus Land- und Forst-
wirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger
Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung ge-
hören.
(4) Dem Steuerabzugunterliegendie vollen Ka-

pitalerträgeohne Abzug.
(5) Der Gläubiger ist beim Steuerabzug vom Ka-

pitalertrag (Kapitalertragsteuer) Steuerschuldner.
Der Schuldnerder Kapitalerträgehaftetaberfür die
Einbehaltung und Abführung der Kapitalertrag-
steuer.Der Gläubiger (Steuerschuldner)wird nur in
Anspruchgenommen,

1. wenn der Schuldner die Kapitalerträge
nicht vorschriftsmäßiggekürzt hat oder

2. wennderGläubigerweiß,daßderSchuldner
die einbehaltene Kapitalertragsteuer nicht
vorschriftsmäßig abgeführt hat, und dies
dem Finanzamt nicht unverzüglich mitteilt.

4. Steuerabzug
von Aufsichtsratsvergütungen

(Aufsichtsratsteuer)
8 45

Steuerabzugspäliichtige Aufsichtsratsvergütungen
Bei Mitgliedern des Aufsichtsrats (Verwaltungs-

rats) von Aktiengesellschaften, Kommanditgesell-
schaften auf Aktien, Berggewerkschaften, Gesell-
schaftenmit beschränkterHaftung und sonstigen
Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und Per-
sonenvereinigungen des privaten und des öffent-
lichen Rechts, bei denen die Gesellschafter nicht
als Unternehmer(Mitunternehmer)anzusehensind,
unterliegen die Vergütungen jeder Art, die ihnen
von den genanntenUnternehmungenfür die Über-
wachung der Geschäftsführung gewährt werden
(Aufsichtsratsvergütungen), dem Steuerabzug (Auf-
sichtsratsteuer).

$ 45a
Bemessung und Entrichtung der Aufsichisratsteuer
(1) Das Unternehmen hat die Aufsichtsratsteuer

mit 50 vom Hundert der Aufsichtsratsvergütung für
das Aufsichtsratsmitglied einzubehalten. Es hat den
Steuerabzug in dem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem
die Aufsichtsratsvergütung dem Aufsichtsratsmit-
glied zufließt, und die einbehaltenen Steuerabzüge
innerhalb einer Woche an das Finanzamt (Finanz-
kasse) abzuführen.

(2) Dem Steuerabzug unterliegt der volle Betrag
der Aufsichtsratsvergütung ohne jeden Abzug.
Werden Reisekosten (Tagegelder und Fahrtaus-
lagen) besonders gewährt, so gehören sie zu den
Aufsichtsratsvergütungennur insoweit, als sie die
tatsächlichenAuslagen übersteigen.
(3) Das Aufsichtsratsmitglied ist beim Steuerab-

zug von Aufsichtsratsvergütungen (Aufsichtsrat-
steuer) Steuerschuldner. Das Unternehmen haftet



aberfür die EinbehaltungundAbführungderSteuer.
DasAufsichtsratsmitglied(Steuerschuldner)wird nur
in Anspruch genommen,

1. wenn das Unternehmen die Aufsichtsrats-
vergütung nicht vorschriftsmäßig gekürzt
hat oder

2. wenn das Aufsichtsratsmitglied weiß, daß
das Unternehmen die einbehaltene Steuer
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat, und
dies demFinanzamtnichtunverzüglichmit-
teilt,

5. Veranlagung
von Steuerpflichtigen mit

steuerabzugspflichtigen Einkünften

$ 46
Veranlagung von Steuerpflichtigen mit Einkünften

aus nichtselbständiger Arbeit
(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise

aus Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, von
denen ein Steuerabzug vorgenommen worden ist,
so wird der Steuerpflichtige mit dem Einkommen
veranlagt, wenn

1. das Einkommen 24000 Deutsche Mark oder
mehr beträgt oder

2. die Einkünfte, von denen der Steuerabzug
vom Arbeitslohn nicht vorgenommenwor-
den ist, mehr als 600 DeutscheMark be-
tragen oder

3. der Steuerpflichtige Einkünfte aus mehreren
Dienstverhältnissen bezogen hat, die dem
Steuerabzug vom Arbeitslohn unterlegen
haben, und der Gesamtbetrag dieser Ein-
künfte 3600 Deutsche Mark übersteigt oder

4. der Steuerpflichtigedie Veranlagung be-
antragt und ein berechtigtes Interesse
nachweist.

(2) Ist aus den in Absatz 1 bezeichneten Gründen
eine Veranlagung ausgeschlossen, so gilt die Ein-
kommensteuer,die auf die Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit entfällt, für den Arbeitnehmer als
abgegolten, wenn seine Haftung erloschen ist ($ 38
Abs. 3).

$ 46a
Besondere Behandlung

von kapitalertragsteuerpflichtigen Einkünften
im Sinn des $43 Abs.1 Ziff. 3 bis 6

Die Einkommensteuerfür Kapitalerträge im Sinn
des $43 Abs.1 Ziff.3 bis 6 gilt durch den Steuer-
abzug vom Kapitalertrag als abgegolten,wenn die
Haftung des Steuerpflichtigenerloschen ist. Auf
Antrag desSteuerpflichtigenist von derAnwendung
des Satzes 1 abzusehenund die Veranlagung der
Einkünfte im Sinn des $43 Abs.1 Ziff.3 bis 6 zu-
sammenmit den übrigen Einkünften nach$ 32 vor-

“ zunehmen. Dem Antrag ist zu entsprechen, auch
wenn in Fällen des $46 Abs.1 Ziff.2 die Grenze
von 600 Deutsche Mark nicht erreicht ist.
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6. Abschlußzahlung
847

(1) Auf die Einkommensteuerschuldwerden an-
gerechnet:

1. die für den Veranlagungszeitraumentrich-
teten Vorauszahlungen,

2. die durch SteuerabzugeinbehaltenenBe-
träge, soweit sie auf die im Veranlagungs-
zeitraumbezogenenEinkünfte entfallen.

(2) Ist die Einkommensteuerschuld größer als die
Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so ist der Unterschiedsbetrag, soweit er den
im Veranlagungszeitraum fällig gewordenen, aber
nicht entrichteten Vorauszahlungen entspricht, so-
fort, im übrigen innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe des Steuerbescheids zu entrichten (Ab-
schlußzahlung).
(3) Ist die Einkommensteuerschuld kleiner als die

Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so wird der Unterschiedsbetrag nach Bekannt-
gabe des Steuerbescheidsdem Steuerpflichtigen
nach seiner Wahl entweder auf seine Steuerschuld
gutgeschrieben oder zurückgezahlt.

VI. BesteuerungnachdemVerbrauch
$48

(1)DerSteuerpflichtigekannnachdemVerbrauch
besteuertwerden,wennderVerbrauchim Kalender-
jahr 10000 Deutsche Mark überstiegen hat und um
mindestens die Hälfte höher ist als das Einkommen.
Der Betragvon 10000DeutscheMark erhöhtsichum
je 2000 Deutsche Mark für jedes Kind, für das dem
SteuerpflichtigenKinderermäßigungnach$32Abs. 4
zusteht oder gewährt wird.

(2) Zum Verbrauch gehören alle Aufwendungen
des Steuerpflichtigenfür seinen Haushalt und für
seine Lebensführungund die Lebensführungseiner
Angehörigen,

(3) Zum Verbrauch gehören nicht:
1. die Sonderausgaben($10 Abs. 1);
2. die Steuern vom Einkommen und sonstige

Personensteuern;
3. Ausgaben für Aussteuern oder Ausstattun-

gen, soweit sie das den Verhältnissen des
Steuerpflichtigen entsprechende Maß nicht
überstiegen haben;

4. Ausgabenfür politische,künstlerische,mild-
tätige,kirchliche,religiöse,wissenschaftliche
und gemeinnützigeZwecke;

5. Ausgaben, die durch Krankheiten, Todes-
fälle oder Unglücksfälleoder durchkörper-
liche oder geistige Gebrechen verursacht
sind;

6. Aufwendungen, die durch Geburt eines
Kindes entstanden sind;

7. außerordentlicheAufwendungen,die durch
den Unterhalt oder die Erziehung eines
KindesoderdenUnterhalteinesbedürftigen
Angehörigen entstandensind;
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8. Aufwendungenaus sozialenBeweggründen
für Arbeitnehmer oder frühere Arbeitneh-
mer oder für ihre Angehörigen;

9. der Teil des Verbrauchs, den der Steuer-
pflichtigebestrittenhat
a) aus Einkommen, das er in den letzten

drei Jahren versteuert, aber nicht ver-
braucht hat,

b) aus Bezügen, die nach den $$3 bis 3b
steuerfrei sind, oder aus Bezügen, die
dem Steuerpflichiigen nach $22 Ziff. 1
Buchstabe c Satz 2 nicht zuzurechnen
sind.

(4) Die Einkommensteuer nach dem Verbrauch be-
trägt nur die Hälfte der Steuer, die sich aus der Ein-
kommensteuertabelle ergibt. Wenn der sich danach
ergebende Steuerbetrag geringer ist als der Steuer-
betrag, der sich beiZugrundelegung des Einkommens
ergeben würde, so ist der Besteuerung nicht der
Verbrauch, sondern das Einkommen zugrunde zu
legen.

VII. Besteuerung
beschränktSteuerpflichtiger

$ 49
Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte

Tnländische Einkünfte im Sinn der beschränkten
Einkommensteuerpflicht{$1Abs.2)sind:
1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen

Land- und Forstwirtschaft ($$13, 14);
2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb ($$ 15, 16), für

den im Inland eine Betriebstätteunterhalten
wird oder ein ständiger Vertreter bestellt ist,
und Einkünfte aus der Veräußerung eines An-
teils an einer inländischen Kapitalgesellschaft
(817);

3. Einkünfte aus selbständigerArbeit ($ 18),die
im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder
worden ist;

4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ($ 19),
die im Inland ausgeübt oder verwertet wird
oder worden ist, und Einkünfte, die aus in-
ländischen öffentlichen Kassen einschließlich
der Kassen der Deutschen Reichsbahn und der
Reichsbank mit Rücksicht auf ein gegenwär-
tiges oder früheres Dienstverhältnis gewährt
werden;

5. Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinn des
$20 Abs.1 Ziff, 1 und 2, wenn der Schuldner
Wohnsitz, Geschäftsleitungoder Sitz im In-
land hat, und Einkünfte im Sinn des $20
Abs. 1 Ziff. 3 und 4, wenn das Kapital-
vermögen durch inländischen Grundbesitz,
durch inländische Rechte, die den Vor-
schriften des bürgerlichen Rechts über Grund-
stücke unterliegen, oder durch Schiffe, die
in ein inländisches Schiffsregister einge-
tragen sind, unmittelbar oder mittelbar ge-
sichert ist. Ausgenommen sind die Dividenden
aus Vorzugsaktien der Deutschen Reichsbahn
und Zinsen aus Anleihen und Forderungen, die
in ein öffentliches Schuldbuch eingetragen sind

oder über die Teilschuldverschreibungenaus-
gegebensind. Die Einkünfte aus Teilschuld-
verschreibungen unterliegen aber der be-
schränkten Steuerpflicht, wenn bei ihnen neben
der festen Verzinsung ein Recht auf Umtausch
in Gesellschaftsanteile(Wandelanleihen)oder
eine Zusatzverzinsung eingeräumt ist, die sich
nach der Höhe der Gewinnausschüttungen des
Schuldners richtet (Gewinnobligationen), und
wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftslei-
tung oder Sitz im Inland hat;

6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
($ 21), wenn das unbewegliche Vermögen, die
Sachinbegriffe oder Rechte im Inland belegen
oder in ein inländisches öffentliches Buch oder
Register eingetragen sind oder in einer inlän-
dischen Betriebstätte verwertet werden;

7. sonstige Einkünfte im Sinn des $ 22 Ziff. 1,
soweit sie dem Steuerabzug unterworfen
werden;

8. sonstige Einkünfte im Sinn des $ 22 Ziff. 2,
soweit es sich um Spekulationsgeschäfte mit
inländischen Grundstücken oder mit inländi-
schen Rechten handelt, die den Vorschriften
des bürgerlichen Rechts über Grundstücke
unterliegen.

$ 50
Sondervorschriften für beschränkt Steuerpflichtige
(1) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Betriebs-

susgaben ($ 4 Abs. 4) oder Werbungskosten ($ 9)
nur insoweitabziehen,äls sie mit inländischen
Einkünften in wirtschaftlihemZusammenhang
stehen. Die Vorschrift des $10 Abs.1 Ziff.4 ist
nur anzuwenden, wenn ein wirtschaftlicher Zu-
sammenhang der in dieser Vorschrift bezeichneten
Sonderausgaben mit inländischen Einkünften besteht
und der Gewinn auf Grund im Inland ordnungs-
mäßig geführter Bücher nach $ 4 Abs. 1 oder nach
$5 ermittelt wird. Die Vorschriften des $ 34 sind nur
insoweit anzuwenden, als sie sich auf Einkünfte aus
außerordentlichenWaldnutzungen und auf Ver-
äußerungsgewinne der $$ 14, 16, 17 und 18 Abs. 3
beziehen. Nicht anzuwenden sind die übrigen Vor-
schriften der $$ 10 und 34 und die Vorschriften der
$$ 10b, 10c, 33und 33a.
(2) Bei Einkünften, die dem Steuerabzug unter-

liegen, und bei Einkünften im Sinn des $ 20 Abs. 1
Ziff. 3 und 4 ist für beschränkt Steuerpflichtige ein
Ausgleich ($ 2 Abs, 2) mit Verlusten aus anderen
Einkunftsartennichtzulässig.
(3) Die Einkommensteuerbemißt sich bei be-

schränkt Steuerpflichtigen, die veranlagt werden,
nach Steuerklasse II der Einkommensteuertabelle.
Sie beträgt aber mindestens 25 vom Hundert der
Einkünfte.

(4) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem
Steuerabzugvom Arbeitslohn, vom Kapitalertrag
oder von Aufsichtsratsvergütungenunterliegen,gilt
bei beschränktSteuerpflichtigendurch den Steuer-
abzugals abgegolten,wenn die Einkünfte nicht Be-
triebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind. -
Die Höhe der Lohnsteuer wird durch Rechtsverord-
nung bestimmt.



(5) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer bei
beschränkt Steuerpflichligen ganz oder zum Teil
erlassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen,
wenn es aus volkswirtschaftlichen Gründen zwec&k-
mäßig ist oder eine gesonderte Berechnung der
Einkünfte besonders schwierig ist.
(6) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer

von beschränkt steuerpflichtigen Einkünften, soweit
diese nicht bereits dem Steuerabzug unterliegen, im
Wege des Steuerabzugs erheben, wenn dies zur
Sicherstellung des Steueranspruchs zweckmäßig ist.
Das Finanzamt bestimmt hierbei die Höhe des
Steuerabzugs.

(7) Die Absätze 1 bis 6 mit Ausnahme des Ab-
satzes 3 Satz 2 gelten auch im Fall des $ 1 Abs. 3,

VII. Ermächtigungs-und Schluß-
vorschriiten

$ 51
Ermächtigung

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zu-
stimmungdes Bundesrates

1. zur Durchführung dieses Gesetzesfür die
Veranlagungszeilräume1952bis 1955,bei
den Steuerabzügen ($$ 38 bis 45a) auch für
das Kalenderjahr 1956,Rechtsverordnungen
zu erlassen, soweit dies zur Wahrung der
Gleichmäßigkeitbei der Besteuerung,zur
Beseitigung von Unbilligkeiten in Härte-
fällen oder zur Vereinfachung des Be-
steuerungsverfahrens erforderlich ist, und
zwar:
a) über die Abgrenzung der Steuerpflicht,
b) über die Ermittlung der Einkünfte und

die Feststellung des Einkommens ein-
schließlich der abzugsfähigen Beträge,

c) über die Veranlagung, die Anwendung
der Tarifvorschriften und die Regelung
der Steuerentrichtung einschließlich der
Steuerabzüge,

d) über die Besteuerung der beschränkt
Steuerpflichtigen einschließlich eines
Steuerabzugs;

2. Vorschriften durch Rechtsverordnung zu
erlassen: .
a) über die Nachversteuerung in den

Fällen des $ 10aAbs. 2 und 3 des Ein-
kommensteuergesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 28.Dezember
1950,

b) über die Nachversteuerungder Mehr-
eninahmen im Sinn des $ 32a Abs. 4
des Einkommensteuergesetzesin der
Fassung der Bekanntmachung vom
28. Dezember 1950,

c) über die Bemessung, Entrichtung und
Anrechnung von Vorauszahlungen,

d) über eine Abschreibungsfreiheit zur
Förderung des Baus von Landarbeiter-
wohnungen und über eine Steuerer-
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mäßigung beim Bau von Heuerlings- und
Werkwohnungenfür ländlicheArbeiter,

e) über die steuerlicheBehandlungvon Er-
findervergütungen,

f) über die Anerkennung steuerbegün-.
stigter Kapitalansammlungsverträge,

g) über die Anerkennung gemeinnütziger
Zwecke als besonders förderungswürdig,

h) über die sich aus der Aufhebung oder
Änderung von Vorschriften dieses Ge-
setzes ergebenden Rechtsfolgen, soweit
dies zur Überleitung erforderlich ist und
diese Rechtsfolgen nicht in einem Gesetz
geregelt sind;

i) über die Durchführung des $ 7f,
k) bei den Einkünften aus selbständiger

Arbeit über die Gewährung eines
Pauschbetrags für Betriebsausgaben in
Höhe von 5 vom Hundert der Ein-
nahmen, höchstens jedoch von 1200
Deutsche Mark im Jahr;

3, die in den $$ 3, 3a Ziff, 4, dem $ 7c Abs. 1,
dem$ 10Abs. 1Ziff. 2, den $$29,31,39,41
Abs. 2 und den $$ 42 und.50 vorgesehenen
Rechtsverordnungenzu erlassen.

(2) Der Bundesminister der Finanzen wird er-
mächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes und der zu
diesem Gesetz erlassenen Durchführungsverord-
nungen in der jeweils geltenden Fassung mit neuem
Datum, unter neuer Überschrift und in neuer Para-
graphenfolge bekanntzumachen und dabei Un-
stimmigkeitendes Wortlauts zu beseitigen.

$ 52

Schlußvorschriften
(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist

vorbehaltlich der besonderen Regelung in den Ab-
sätzen 2 bis 12 erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 1953anzuwenden.

(2) Die Vorschriften des $ 2 Abs. 4, $ 3 Ziff. 16,
$4 Abs. 1 und 3, $5, $10 Abs. 1 Ziff. 4 und des $50
Abs. 1 sind vom 26. Juni 1953 ab anzuwenden.

(3) Die Vorschriften des $ 4 Abs. 4 und des $ 6
Abs.2 sinderstmalsaufAufwendungenanzuwenden,
die nach dem 25. Juni 1953bewirkt werden.

(4) Die Vorschriften der $$ 7c, 7d Abs. 2 und des
$ 7f sind erstmals auf Zuschüsse und Darlehen an-
zuwenden, die nach dem 31. Mai 1953 hingegeben
worden sind.

(5) Die Vorschrift des $ 7g gilt erstmals für Wirt-
schaftsjahre, die nach dem 31. Mai 1953 enden; bei
der Ermittlung des Gewinns für Wirtschaftsjahre,
die vor dem 1. Juni 1953 begonnen haben, können
die Zuschüsseund Darlehenabermindestensin der
Höhe abgezogenwerden,in der sie vor dem1.Juni
1953 hingegeben worden sind.

(6) $ 9a des Einkommensteuergesetzes in der
Fassung der Bekanntmachungvom 17.Januar 1952
(Bundesgesetzbl.I S.33) ist letztmals anzuwenden
auf Aufwendungen für die Bewirtung von Geschäfts-
freunden, die vor dem 26. Juni 1953bewirkt worden
sind.
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Bekanntmachung
der Neufassung des Einkommensteuergesetzes.

Vom 17. Januar 1952.
Auf Grund des $ 1 Ziff. 20 des Gesetzes zur Ände-

rung und Vereinfachung des Einkommensteuer-
gesetzes und des Körperschaftsteuergesetzes {(ESt-
und KSt-Anderungsgeseiz 1951)vom 27. Juni 1951
(Bundesgesetzbl. I S. 411) wird nachstehend der
Wortlaut des Einkommensteuergesetzes bekannt-
gemacht.
Bonn, den 17. Januar 1952.

Der Bundesminister der Finanzen
Schäffer

Einkommensteuergesetz
in der Fassung vom 17. Januar 1952(EStG 1951).

I. Steuerpflicht
$1

(1) Natürliche Personen, die im Inland einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,
sind vorbehaltlich des Absatzes 3 unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichlig. Die unbeschränkte Einkom-
mensteuerpflicht . erstreckt sich auf sämtliche Ein-
künfte.

(2) Natürliche Personen, die im Inland weder
einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufent-
halt haben, sind beschränkt einkommensteuerpflich-
tig mit inländischen Einkünften im Sinn des 8 49,

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für natürliche Per-
sonen, die weder einen Wohnsitz noch ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet, aber einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in
einem zum Inland gehörenden Gebiet haben, in
dem Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem
Aufenthalt im Bundesgebiet als beschränkt einkom-
mensteuerpflichtig behandelt werden.

I. Einkommen
1. Einkunftsarten, Einkünfte,

Einkommen
$2

. (1) Die Einkommensteuerbemißt sich nach dem
Einkommen, das der Steuerpflichtige innerhalb eines
Kalenderjahrs bezogenhat.

(2) Einkommen ist der Gesamtbetrag der Ein-
künfte aus den im Absatz 3 bezeichneten Einkunfts-
arten nach Ausgleich mit Verlusten, die sich aus
einzelnen Einkunftsarten ergeben, und nach Abzug
der Sonderausgaben ($$ 10 und 10b). Bei der Er-
mittlung des Einkommens bleiben die in $ 49 ge-
nannten Einkünfte, die in zum Inland gehörenden
Gebieten außerhalb des Bundesgebiets bezogen
worden sind, außer Ansatz, wenn in diesen Gebie-
ten Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt im Bundesgebiet haben, als be-
schränkt einkommensteuerpflichtig behandelt wer-
den.



3) Ber Einkommensleuer unierliegen nur:
1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,

2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
w . Einkünfte aus selbständiger Arbeit,
4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,
a Einkünfte aus Kapitalvermögen,
6. Einkünfte aus Vermietung und Verpach-

tung,

7. sonstige Einkünfte im Sinn des $ 22.
Zu weicher Einkunftsart die Einkünfte im einzelnen
Fall gehören, bestimmt sich nach den 8% 13 bis 24.

(4) Einkünfte im Sinn des Absatzes 3 sind:
1. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe-

betrieb und selbständiger Arbeit der Ge-
winn ($$ 4 bis 7d und 9a),

schuß der Einnahmen über die Werbungs-
kosten ($$ 8, 9 und 9a).

(5) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-
treibenden ist der Gewinn nach demWirtschaftsjahr
zu ermitteln. Wirtschaftsjahr ist:

1. bei Land- und Forstwirten, gleichviel ob sie
Bücher führen oder nicht, der Zeitraum vom
1. Juli bis zum 30. Juni;

2. bei Gewerbetreibenden, deren Firma im
Handelsregister eingetragen ist und die
Bücher nach den Vorschriften des Handels-
geseizbuchs ordnungsmäßig führen, der
Zeitraum, für den sie regelmäßig Ab-
schlüsse machen;

3. bei den anderen Gewerbetreibenden das
Kalenderjahr.

(6) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-
treibenden, deren Wirtschaftsjahr vom Kalender-
jahr abweicht, ist der Gewinn aus Land- und Forst-
wirtschaft oder aus Gewerbebetrieb bei der Ermitt-
lung des Einkommens in folgender Weise zu be-
rücksichtigen:

1. Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn
des Wirtschaftsjahrs auf das Kalenderjahr,
in dem das Wirtschaftsjahr beginnt, und
auf das Kalenderjahr, in dem das Wirt-
schaftsjahr endet, entsprechend dem zeit-
lichen Anteil aufzuteilen;

2. bei Gewerbetreibenden ist der Gewinn des
Wirtschaftsjahrs auf das Kalenderjahr, in
dem das Wirtschaftsjahr beginnt, und auf
das Kalenderjahr, in dem das Wirtschafts-
jahr endet, entsprechend dem Verhältnis
der gesamten im Wirtschaftsjahr erzielten
und auf das jeweilige Kalenderjahr ent-
fallenden Umsätze aufzuteilen.

Bei der Aufteilung sind die mit einem ermäßigten
Steuersatz nach $ 34 Abs. 2 Ziff. 1 zu versteuern-
den Veräußerungsgewinne auszuscheiden und dem
Gewinn des Kalenderjahrs hinzuzurechnen, in dem

diese Veräußerungsgewinne entstanden sind. Bei
Feststellung des Verhältnisses der Umsätze nach
Ziffer 2 bleiben die mit. dem Veräußerungsgewinn
zusammenhängenden Umsätze außer Betracht.

2. Steuerfreie Einkünfte
83

Steuerfrei sind:
1, Leistungen aus einer Krankenversicherung

und aus der gesetzlichen Unfallversicherung
sowie Sachleistungen aus der gesetzlichen
Rentenversicherung der Arbeiter und der An-
gestellten und aus der Knappschaftsversiche-
rung;

2. die gesetzliche versicherungsmäßige Arbeits-
losenunterstützung, die gesetzliche Arbeits-
losenfürsorge und die gesetzliche Kurzarbeiter-
unterstützung;

3. Kapitalabfindungen auf Grund der gesetz-
lichen Rentenversicherung der Arbeiter und
der Angestellten, aus der Knappschaftsver-
sicherung und auf Grund der Beamten-(pen-
sions-)gesetze;

4. Renten aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung der Arbeiter und der Angestellten, Ren-
ten aus der Knappschaftsversicherung und
Renten, die auf Grund eines Versicherungs-
vertrags oder aus Unterstützungskassen ge-
zahlt werden, bis zu einem Betrag von ins-
gesamt 600 Deutsche Mark jährlich. Soweit
diese Renten insgesamt 600 Deutsche Mark
jährlich übersteigen, sind sie steuerpflichtig.
Die Steuerbefreiungfür Renten aus Versiche-
rungsverträgen oder aus Unterstützungskassen
gilt nur für Renten bis zu einem Höchstbetrag
von insgesamt 3600 Deutsche Mark;

5. Bezüge, die auf Grund gesetzlicher Vorschrif-
ten aus ÖffentlichenMitteln versorgungshal-
ber an Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene
und ihnen gleichgestellte Personen gezahlt
werden, soweit es sich nicht um Bezüge han-
delt, die auf Grund der Dienstzeit gewährt
werden;

6. Bezüge im Rahmen der Soforthilfe nach dem
Soforthilfegesetz;

7. Geldrenten, Kapitalentschädigungen und Lei-
stungen im Heilverfahren, die auf Grund ge-
setzlicher Vorschriften zurWiedergutmachung
nationalsozialistischen Unrechts für Schaden
an Leben, Körper, Gesundheit und durch Frei-
heitsentzug gewährt werden;

8. Entschädigungen auf Grund arbeitsrechtlicher
Vorschriften wegen Entlassung aus einem
Dienstverhältnis;

9. Übergangsgelder und UÜbergangsbeihilfen auf
Grund gesetzlicher Vorschriften wegen Ent-
lassung aus einemDienstverhältnis;



Nr.

10. Bezüge aus öffentlichen Milteln oder aus Mit-
teln einer Öffentlichen Stiftung, die wegen
Hilfsbedürftigkeit oder als Beihilfe zu dem
Zweck bewilligt werden, die Erziehung oder
Ausbildung, die Wissenschaft oder Kunst un-
mittelbar zu fördern. Darunter fallen nicht
Kinderzuschläge und Kinderbeihilfen, die auf
Grund der PBesoldungsgesetze, besonderer
Tarife oder ähnlicher Vorschriften gewährt
werden;

11. die aus öffentlichen Kassen gezahlten Auf-
wandsentschädigungen und Reisekosten. Da-
gegen sind Entschädigungen, die für Ver-
dienstausfall und Zeitverlust gezahlt werden,
steuerpflichtig;

12. Vorzugsrenten auf Grund des Gesetzes über
die Ablösung öffentlicher Anleihen,

13. Heiratsbeihilfen und Geburtsbeihilfen, die an
Arbeitnehmer von dem Arbeitgeber gezahlt
werden. Übersteigt die Heiratsbeihilfe den
Betrag von 500 Deutsche Mark, die Geburts-
beihilfe den Betrag von 300 Deutsche Mark,
so ist der übersteigende Betrag steuerpflichtig;

14. andere besondere Zuwendungen des Arbeit-
gebers an den Arbeitnehmer, z. B. Jubiläums-
geschenke, nach näherer Maßgabe einer Rechts-
verordnung, soweit es aus sozialen Gründen
geboten erscheint, die Zuwendungen ganz
oder teilweise steuerfrei zu belassen;

15. Weihnachtszuwendungen (Neujahrszuwendun-
gen), soweit sic im einzelnen Fall insgesamt
100 Deutsche Mark nicht übersteigen. Weih-
nachiszuwendungen (Neujahrszuwendungen)
sind Zuwendungen in Geld, die in der Zeit
vom 15. November eines Kalenderjahrs bis
zum 15. Januar des folgenden Kalenderjahrs
aus Anlaß des Weihnachtsfestes (Neujahrs-
tags) gezahlt werden.

3.Gewinn

$ 4
Gewinnbegriff im allgemeinen

(1) Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen
dem Betriebsvermögen am Schluß des Wirtschafts-
jabrs und dem Betriebsvermögen am Schluß des
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs, vermehrt um
den Wert der Entnahmen und vermindert um den
Wert der Einlagen. Entnahmen sind alle Wirt-
schaftsgüter (Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse,
Nutzungen und Leistungen), die der Steuerpflichtige
dem Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder für
andere betriebsfremde Zwecke im Lauf des Wirt-
schaftsjahrs entnommen hat. Einlagen sind alle
Wirtschaftsgüter (Bareinzahlungen und sonstige
Wirtschaftsgüter), die der Steuerpflichtige dem Be-
trieb im Lauf des Wirtschaftsjahrs zugeführt hat.
Bei der Ermittlung des Gewinns sind die Vorschrif-
ten über die Betriebsausgaben (Absatz 4 und $ 9a)
und über die Bewertung ($ 6) zu befolgen. Der Wert
des Grund und Bodens, der zum Anlagevermögen
gehört, bleibt außer Ansatz.
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(2) Der Steuerpflichtige darf die Vermögensüber-
sicht (Bilanz) auch nach ihrer Einreichung beim
Finanzamt ändern, soweit sie den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung unter Befolgung der
Vorschriften dieses Gesetzes nicht entspricht. Dar-
über hinaus ist eine Änderung der Vermögensüber-
sicht (Bilanz) nur mit Zustimmung des Finanzamts,
im Rechtsmittelverfahren mitZustimmung der Rechts-
mittelbehörde zulässig.

(3) Weicht das Betriebsvermögen am Schluß des
einzelnen Wirtschaftsjahrs vom Betriebsvermögen
an, Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs in
der Regel nicht wesentlich ab, so kann als Gewinn
der Überschuß der Betriebseinnahmen über die Be-
triebsausgaben (Absatz 4 und $ 9a) angesetzt wer-
den. Dabei können wirtschaftlich ins Gewicht fal-
lende Schwankungen im Betriebsvermögen, die in
einem Wirtschaftsjahr ausnahmsweise auftreten,
durch Zuschläge oder Abschläge berücksichtigt
werden.

(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die
durch den Betrieb veranlaßt sind.

85
Gewinn bei Vollkaufleuten

Bei Gewerbetreibenden, deren Firma im Handels-
register eingetragen ist, ist für den Schluß des Wirt-
schaftsjahrs das Betriebsvermögen anzusetzen ($ 4
Abs. 1 Satz 1), das nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßigerBuchführungauszuweisenist. Die Vorschrif-
ten über die Entnahmen und die Einlagen ($ 4
Abs. 1), über die Zulässigkeit der Bilanzänderung
($ 4 Abs. 2), über die Betriebsausgaben ($ 4 Abs. 4
und $ 9a) und über die Bewertung ($ 6) sind zu
befolgen.

86
Bewertung

Für die Bewertung der einzelnen Wirtschaftsgüter,
die dem Betrieb dienen, gilt das folgende:

1. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der
Abnutzung unterliegen, sind mit den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten, vermindert um
die Absetzungen für Abnutzung nah $ 7,
anzusetzen. Ist der Teilwert niedriger, so kann
dieser angesetzt werden. Teilwert ist der Be-
trag, den ein Erwerber des ganzen Betriebs im
Rahmen des Gesamtkaufpreises für das ein-
zeine Wirtschaftsgut ansetzen würde; dabei ist
davon auszugehen, daß der Erwerber den Be-
trieb fortführt, Bei Wirtschaftsgütern, die be-
reits am Schluß des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahrs zum Anlagevermögen des Steuer-
pflichtigen gehört haben, darf der Bilanzansatz
nicht über den letzten Bilanzansatz hinaus-
gehen.

2. Andere als die in Ziffer 1 bezeichneten Wirt-
schaftsgüter des Betriebs. (Grund und Boden,
Beteiligungen, Geschäfts- oder Firmenwert,
Umlaufsvermögen) sind mit den Anschaffungs-'
oder Herstellungskosten anzusetzen. Statt der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten kann
der niedrigere Teilwert (Ziffer 1 Satz 3) an-

©
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gesetztwerden. Bei Wirtschaftsgütern,die be-
reits am Schluß des vorangegangenen Wirt-
schaftsjahrs zum Betriebsvermögen gehört
haben, kann der Steuerpflichtige in den folgen-
den Wirtschaftsjahren den Teilwert auch dann
ansetzen, wenn er höher ist als der letzte
Bilanzansatz; es dürfen jedoch höchstens die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten ange-
setzt werden. Bei land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieben ist auch der Ansatz des höhe-
ren Teilwerts zulässig, wenn das den Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht.

3. Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer An-
wendung der Vorschriften der Ziffer 2 anzu-
setzen.

4. Entnahmen des Steuerpflichtigen für sich, für
seinen Haushalt oder für andere betriebsfremde
Zwecke sind mit dem Teilwert anzusetzen.

5. Einlagen sind mit dem Teilwert für den Zeit-
punkt der Zuführung, höchstens jedoch mit den
tatsächlichenAnschaffungs-oder Herstellungs-
kosten anzusetzen.

6. Bei Eröffnung eines Betriebs oder entgeltlichem
Erwerb eines Betriebs sind die Wirtschafts-
güter mit dem Teilwert, höchstens jedoch mit
den tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten anzusetzen.

87
Absetzung

für Abnutzung oder Substanzverringerung
(1) Bei Gebäuden und sonstigen Wirtschafts-

gütern,derenVerwendung oder Nutzung durchden
Steuerpflichtigen zur Erzielung von Einkünften sich
erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum von mehr als
einem Jahr erstreckt, kann jeweils für ein Jahr der
Teil der Anschaffungs- oder Herstellungskosten ab-
gesetzt werden, der bei Verteilung dieser Kosten
auf dieGesamtdauerder Verwendung oderNutzung
“auf ein Jahr entfällt (Absetzung für Abnutzung).
Die Absetzung bemißt sich hierbei nach der betriebs-
gewöhnlichen Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts.
Absetzungen für außergewöhnliche technische oder
wirtschaftlicheAbnutzung sind zulässig.
(2) Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen und an-

deren Betrieben, die einen Verbrauc der Substanz
mit sich bringen, sind Absetzungen für Substanzver-
ringerung zulässig. Absatz 1 ist entsprechendan-
zuwenden.

8 ra
Bewertungsfreiheit für bewegliche Wirtschaftsgüter

(1) Steuerpflichtige, die wegen Verfolgung aus
Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Welt-
anschauung oder politischer Gegnerschaft gegen den
Nationalsozialismus oder als Flüchtlinge oder Ver-
triebene ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren
habenund den Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger
Buchführung ermitteln, können für die abnutzbaren
beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
neben der nach $ 7 von den Anschaffungs- oder Her-
stellungskostenzu bemessendenAbsetzung im Jahr
der Anschaffungoder Herstellung und in dem dar-

auffolgenden Jahr bis zu insgesamt50 vom Hun-
dert der Anschaffungs- oder Herstellungskosten,
höchstens jedoch für alle in Betracht kommenden
Wirtschaftsgüter eines Unternehmens bis zu 100000
Deutsche Mark jährlich abschreiben. Die Absetzung
für Abnutzung in den folgenden Jahren bemißt sich
nach dem dann noch vorhandenen Restwert und
der Restnutzungsdauer der einzelnen Wirtschafts-
güter, für die Abschreibungsfreiheit nach Satz 1 in
Anspruch genommen worden ist.

(2) Die Steuervergünstigung des Absatzes 1 kann
nur für diejenigen abnutzbaren beweglichen Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens in Anspruch ge-
nommenwerden, die bis zum 31. Dezember 1952

$ 7b
Erhöhte Absetzungen für Wohngebäude

(1) Bei Gebäuden, die nach dem 31.Dezember 1948
errichtet worden sind und die zu mehr als 80 vom
Hundert Wohnzwecken dienen, können abweichend
von $ 7?im Jahr der Herstellung und in dem dar-
auffolgenden Jahr .auf Antrag je 10 vom Hundert
der Herstellungskosten abgesetzt werden. Ferner
können in den darauffolgenden zehn Jahren an
Stelle der nach $ 7 zu bemessendenAbsetzung für
Abnutzung jeweils bis zu 3 vom Hundert der Her-
stellungskosten abgesetzt werden. Nach Ablauf die-
ser zehn Jahre bemessen sich die Absetzungen für
Abnutzung nachdemdann noch vorhandenenRest-
wert und der Restnutzungsdauer des Gebäudes.
Den Herstellungskosten eines Gebäudes werden
die Aufwendungen gleichgestellt, die nach dem
31. Dezember 1948 zum Wiederaufbau eines durch
Kriegseinwirkung ganz oder teilweise zerstörten
Gebäudes gemacht werden, wenn dieses Gebäude
ohne den Wiederaufbau nicht mehr oder nicht mehr
voll zu Wohnzwecken verwendet werden kann.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten ent-
sprechend für Aufwendungen, die nach dem 31. De-
zember 1949 für Zubauten, Ausbauten oder Umbau-
ten an bestehenden Gebäuden gemacht worden sind,
wenn die neu hergestellten Gebäudeteile zu mehr
als 80 vom Hundert Wohnzwecken dienen.

8°T7c
Förderung des Wohnungsbaus

(1) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können
Zuschüsse oder unverzinsliche Darlehen zur Förde-
rung des Wohnungsbaus, sonstige Steuerpflichtige
können Zuschüssezur Förderung des Wohnungs-
baus im Jahr der Hingabe als Betriebsausgaben oder
Werbungskosten absetzen, wenn die Zuschüsse oder
Darlehen gegeben werden an

a) gemeinnützige Wohnungsunternehmen,
b) Organe der staatlichen Wohnungspolitik,
c) gemeinnützige Siedlungsunternehmen,

d) zur Ausgabe von Heimstättenzugelassene
Unternehmen,



Nr. 3 — Tag der Ausgabe:

e) nach Maßgabe einer Rechtsverordnung
freic Wohnungsunternehmen, die die fol-
genden Vorausselzungen erfüllen:
aa) Das Unternehmen muß wirtschaftlich

vom Steuerpflichtigen und seinen An-
gehörigen unabhängig sein,

bb) der Steuerpfllichlige und seine Ange-
hörigen dürfen weder unmittelbar noch
mittelbar an dem Unternehmen betei-
ligt sein,

das Unternehmen muß sich hinsichtlich
der Verwendung der empfangenen Zu-
schüsse und Darlehen der Prüfung
durch einen mindestens seit 1. April
1951bestehenden wohnwirtschaftlichen
Verband unterwerfen, zu dessen
satzungsmäßigen Aufgaben eine solche
Prüfung gehört,

cc)

f} sonstige Wohnungs- und Siedlungsunter-
nehmen und private Bauherren, soweit
durch Zuschüsse oder Darlehen der Bau
von Wohnungen zur Benutzung durch den
Steuerpflichtigen selbst, seine Arbeitneh-
mer oder seine Angehörigen im Sinn des
$ 10 des Steueranpassungsgesetzes unmit-
telbar gefördert wird.

(2) Die im Absatz 1 bezeichneten Zuschüsse und
Darlehen sind für jede geförderte Wohnung ($ 7
Abs. 1 des Ersten Wohnungsbaugeseizes vom
24. April 1950 — Bundesgesetzbl. S. 83), die hin-
sichtlich der Größe und Miete (Mietwert) der Vor-
schrift des $ 7 Abs. 2 des Ersten Wohnungsbau-
gesetzes entspricht, bis zum Betrag von 7000
Deutsche Mark abzugsfähig. Dies gilt auch, wenn
der Bau einer Wohnung durch mehrere Steuer-
pflichtige gefördert wird. Zum Nachweis der in Ab-
satz 1 Buchstabe f und in den Sätzen 1 und 2 be-
zeichneten Voraussetzungen ist eine Bescheinigung
der nach $ 10 des Ersten Wohnungsbaugeseltzes be-
stimmten Stelle vorzulegen.

8 7d
Bewertungsireiheit für Schiffe

(1) Bei Schiffen, die nach dem 31: Dezember 1948
angeschafft oder hergestellt worden sind, können
neben der nach $ 7 von den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten zu bemessendenAbsetzung für
Abnutzung im Jahr der Anschaffung oder Herstel-
lung und in dem darauffolgenden Jahr bis zu je 15
vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten abgesetzt werden. Die Absetzung für Ab-.
nutzung in den folgenden Jahren bemißt sich nach
dem dann noch vorhandenen Restwert und der Rest-
nutzungsdauer des Schiffs. Den Anschaffungs- oder
Herstellungskosten eines Schiffs werden die Auf-
wendungen gleichgestellt, die nach dem 31. De-
zember 1948 zur Wiederherstellung eines durch
Kriegseinwirkung ganz oder teilweise zerstörten
Schiffs gemacht werden.

(2) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können
Zuschüsse oder unverzinsliche Darlehen, sonstige
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Steuerpflichtige können Zuschüsse zur Förderung
des Schiffbaus im Jahr der Hingabe als Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten absetzen. Voraus-
setzung dafür ist, daß

1. die Zuschüsse oder Darlehen einem Unter-
nehmer für den von ihm bei einer Werft
im Bundesgebietoder im Lande Berlin in
Auftrag gegebenen Bau oder Umbau eines
zum Erwerb durch die Schiffahrt dienenden
Schiffs gegebenwerden,

2. derBauoderUmbaudesSchiffsals schiff-
fahrts- oder fischereipolitisch förderungs-
würdig anerkannt ist und

3. die Zuschüsse oder Darlehen als den zu
fördernden Zwecken dienlich anerkannt
sind.

Der Nachweis hierfür wird durch eine Bescheini-
gung erbracht, die bei Fischereifahrzeugen vom
Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten und bei allen anderen Schiffen vom Bundes-
minister für Verkehr im Einvernehmen mit dem
Bundesminister der Finanzen und der Obersten Ver-
kehrsbehörde des Landes, in dem der Unternehmer
seinen Sitz hat, erteilt wird.

8 7e

(gestrichen)

4, Überschuß der Einnahmen über
die Werbungskosten

88
Einnahmen

(1)Einnahmensind alle Güter,.diein Geld oder
Geldeswert bestehen und dem Steuerpflichtigen im
Rahmen einer der Einkunftsarten des $ 2 Abs. 3
Ziff. A bis 7 zufließen.

(2) Einnahmen, die nicht in Geld bestehen (Woh-
nung, Kost, Waren und sonstige Sachbezüge), sind
mit den üblichen Mittelpreisen des Verbrauchsorts
anzusetzen.

89
Werbungskosten

Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwer-
bung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Sie
sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie
erwachsen sind. Werbungskosten sind auch:

1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflich-
tungsgründen beruhende Renten und dauernde
Lasten, soweit sie mit einer Einkunftsart in
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen;

2. Steuern vom Grundbesitz, sonstige öffentliche
Abgaben und Versicherungsbeiträge, soweit
solche Ausgaben sich auf Gebäude oder auf
Gegenstände beziehen, die dem Steuerpflich-
tigen zur Einnahmeerzielung dienen;

3. Beiträge zu Berufsständen und sonstigen Be-
rufsverbänden, deren Zweck nicht auf einen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist;



4. notwendige Aufwendungen des Steuerpflich-
tigen für Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte;

5. Aufwendungen für Arbeitsmittel (Werkzeuge
und Berufskleidung);

6. Absetzungenfür Abnutzung und für Substanz-
verringerung (8$ 7, 7b und 7d).

4a. Beschränkter Abzugvon
Betriebsausgaben und

Werbungskosten
$9a

Aufwendungen für die Bewirtung von
Geschäftsfreunden

Aufwendungen für die Bewirtung von Geschäfts-
freunden mit Speisen, Getränken oder sonstigen
Genußmitteln dürfen als Betriebsausgaben ($ 4
Abs. 4) und Werbungskosten ($ 9) bei der Ermitt-
lung des Gewinns oder des Überschusses der Ein-
nahmen über die Werbungskosten nur nach Maß-
gabe einer Rechtsverordnung abgesetzt werden.

5. Sonderausgaben
$ 10

(1) Sonderausgaben, die vom Gesamtbetrag der
Einkünfte abzuzichen sind, sind nur die folgenden:

1. Schuldzinsen und auf besonderen Ver-
pflichtungsgründen beruhende Renten und
dauernde Lasten, die weder Betriebsaus-
gaben oder Werbungskosten sind noch mit
Einkünften in wirtschaftlichem Zusammen-
hang stehen, die bei der Veranlagung außer
Betracht bleiben;

2. die folgenden Aufwendungen zu steuer-
begünstigienZwecken:
a) Beiträge und Versicherungsprämien zu

Kranken-, Unfall-, Haftpflicht-, Ange-
stellten-, Invaliden- und Erwerbslosen-
versicherungen, zu Versicherungen auf
den Lebens- oder Todesfall und zu
Witwen-, Waisen-, Versorgungs- und
Sterbekassen;

b) Beiträge an Bausparkassen zur Er-
langung von Baudarlehen;

c) Aufwendungenfür denerstenErwerbvon
Anteilen an ‘Bau- und Wohnungs-
genossenschaften und an Verbraucher-
genossenschaften, wenn hierzu keine
fremden Mittel verwandt werden;

d) Beiträge auf Grund anderer Kapital-
ansammlungsverträge, wenn der Zweck
des Kapitalansammlungsvertrags als
steuerbegünstigt anerkannt worden ist
und hierzu keine fremden Mittel ver-
wandt werden;

3. entfällt;

4. bei Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach
$ 4 Abs. 1 oder nach $ 5 auf Grund ord-

2) 1.

nungsmäßigerBuchführungermitteln,die
Verluste der drei vorangegangenenVer-
anlagungszeiträumeaus Land- und Forst-
wirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus
selbständiger Arbeit, soweit sie nicht bei
der Veranlagung für die vorangegangenen
Veranlagungszeiträume ausgeglichen oder
abgezogen worden sind. Die Höhe des Ver-
lustes ist nach den Vorschriften der $$ 4
bis 7d und 9a in Verbindung mit $ 2
Abs. 6 zu ermitteln;

Unter Absatz 1 fallen auchSonderausgaben
für die Ehefrau und diejenigen Kinder des
Steuerpflichtigen, die mit ihm zusammen
veranlagt werden, oder für über 18 Jahre
alte Kinder, für die dem Steuerpflichtigen
Kinderermäßigunggewährtwird.

und Versicherungsprämien an
solche Versicherungsunternehmen und Bau-
sparkassen, die weder ihre Geschäftsleitung
noch ihren Sitz im Inland haben, sind nur
dann abzugsfähig, wenn diesen Unterneh-
men die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb im
Inland erteilt ist.

satzes 1 Ziffer 2 gilt folgendes:

a) Die Aufwendungen sind bis zu einem
Jahresbetrag von 800 Deutsche Mark
in voller Höhe abzugsfähig. Dieser Be-
trag erhöht sich um je 400 Deutsche
Mark im Jahr für die Ehefrau und für
jedes Kind im Sinn des$ 32 Abs. 4
Ziff. 4, für das dem Steuerpflichtigen
Kinderermäßigungzustehtodergewährt
wird;

b) übersteigen die Sonderausgaben im
Sinn des Absatzes 1 Ziffer 2 die in dem
vorstehenden Buchstaben a genannten
Beträge, so ist der darüber. hinaus-
gehende Betrag zur Hälfte abzugsfähig.
In diesem Fall dürfen jedoch über die
in demBuchstabena genanntenBeträge
hinaus vom Gesamtbetrag der Einkünfte
höchstens15vom Hundert des Gesamt-
betrags der Einkünfte abgezogen
werden;

c) für Sonderausgaben im Sinn des Ab-
satzes 1 Ziffer 2 erhöhen sich bei Steuer-
pflichtigen, die mindestens vier Monate
vor dem Ende des Veranlagungszeit-
raums das 50. Lebensjahr vollendet
haben und in deren Einkommen über-
wiegend Einkünfte aus selbständiger
Arbeit oder aus nichtselbständiger Ar-
beit enthalten sind, der im Buchstaben a
Satz 1 genannte Jahresbetrag von 800
Deutsche Mark auf 1600Deutsche Mark,
der imBuchstabenaSatz 2 genannteBe-
trag von je 400 Deutsche Mark auf je
800 Deutsche Mark.



4. Hat die Steuerpflicht nicht während eines
vollen Kalenderjahrs bestanden, so sind die
Jahresbeträge nach Ziffer 3 Buchstaben a
und c entsprechend der Zahl der vollen
Monale, in denen die Steuerpflicht bestan-
den hat, herabzusetzen und auf volle Deut-
sche Mark nach unten abzurunden.

10a,
(gestrichon)

10h
Sieuerbegünsligte Zwecke

Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher,
religiöser und wissenschaftlicher Zwecke und der
als besonders förderungswürdig anerkannten ge-
meinnützigen Zwecke sind bis zur Höhe von ins-
gesamt 5 vom Hundert des Gesamtbetrags der Ein-
künfte oder 2 vom Tausend der Summe der gesam-
ten Umsätze und der im Kalenderjahr aufgewen-
deten Löhne und Gehälter als Sonderausgaben ab-
zugsfähig. Für wissenschaftliche Zwecke erhöht sich
der Vomhundertsatz von 5 um weitere 5 vom
Hundert.

6. Vereinnahmung und Ver-
ausgabung

811

bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zugeflos-
sen sind. Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen,
die dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn
oder kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahrs,
zu dem sie wirtschaftlich gehören, zugeflossen sind,
gelten als in diesem Kalenderjahr bezogen. Die Vor-
schriften über die Gewinnermittlung ($ 4 Abs. 1,
$ 5) bleiben unberührt.

(2) Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzu-
setzen, in dem sie geleistel worden sind. Für regel-
mäßig wiederkehrende Ausgaben gilt Absatz 1Satz 2
entsprechend. Die Vorschriften über die Gewinn-
ermittlung ($ 4 Abs. 1, $ 5) bleiben unberührt.

7. Nichtabzugsfähige Ausgaben
812

Unbeschadet der Vorschrift des $ 10 dürfen weder
bei den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamt-
betrag der Einkünfte abgezogen werden:

für den Unterhalt seiner Familienangehörigen
aufgewendeten Beträge. Dazu gehören auch die
Aufwendungen für die Lebensführung, die die
wirtschaftliche oder gesellschaftliche‘ Stellung
des Steuerpflichtigen mit sich bringt, auch wenn
sie zur Förderung des Berufs oder der Tätig-
keit des Steuerpflichtigen erfolgen;

2. freiwillige Zuwendungen und Zuwendungen an
gesetzlich unterhaltsberechtigle Personen, auch
wenn diese Zuwendungen auf einer besonde-
ren Vereinbarung. beruhen;

3. die Steuern vom Einkommen und sonstige Per-
sonensteuern. *
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8. Die einzelnen Einkunftsarten
a) Land- und Forstwirtschaft

($2 Abs. 3 Ziff. 1)
$ 13

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
(1) Einkünfte aus Land- und.Forstwirtschaftsind:

1. Einkünfte aus dem Betrieb von Landwirt-
schaft, Forstwirtschaft, Weinbau, Garten-
bau, Obstbau, Gemüsebau, Baumschulen
und aus allen Betrieben, die Pflanzen und
Pflanzenteile mit Hilfe der Naturkräfte ge-
winnen; \

2. Einkünfte aus Tierzucht, Viehmästereien,
Abmelkställen, Geflügelfarmen und ähn-
lichen Betrieben, wenn zur Tierzucht oder
Tierhaltung überwiegend Erzeugnisse ver-
wendet werden, die im.eigenen land- und
forstwirtschaftlichen Betrieb gewonnen sind;

3. Einkünfte aus Binnenfischerei, Fischzucht
und Teichwirtschaft;

4. Einkünfte aus Jagd, wenn diese mit dem
Betrieb einer Landwirtschaft oder einer
Forstwirtschaft in Zusammenhang steht.

(2) Zu den Einkünften im Sinn des Absatzes 1 ge-
hören auch:

1. Einkünfte aus einem land- und forstwirt-
schaftlichen Nebenbetrieb. Als Nebenbe-
trieb gilt ein Betrieb, der dem land- und
forstwirtschaftlichen Hauptbetrieb zu die-
nen bestimmt ist;

2. der Nutzungswert der Wohnung des
Steuerpflichtigen, wenn die Wohnung die
bei Betrieben gleicher Art übliche Größe
nicht überschreitet.

(3) Bei nichtbuchführenden Land- und Forstwirten,
deren Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft nach
Durchschnittsätzen ermittelt werden, werden diese
Einkünfte im vollen Umfang zur Einkommensteuer
herangezogen, wenn das Einkommen den Betrag
von 6000 Deutsche Mark jährlich übersteigt. Wenn
das Einkommen diesen Betrag nicht übersteigt, so
werden die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
zur Einkommensteuer nur herangezogen, soweit sie
den Betrag von 1000 Deutsche Mark übersteigen.
Verluste aus Land- und Forstwirtschaft dürfen bei
Ermittlung des Einkommens nur ausgeglichen ($ 2
Abs. 2) werden,wenn sie 1000DeutscheMark über-
steigen.

(4) Einwanderern, welche die seit dem 8. Mai 1945
bestehenden Grenzen Deutschlands überschritten
haben und Land- oder Forstwirtschaft betreiben,
ohne daß ihr Einkommen 6000 Deutsche Mark über-
steigt, wird ein Freibetrag von 2000 Deutsche Mark
gewährt. Dieser Freibetragwird auf die Dauer von
fünf Jahren gewährt, und zwar vom 1. Januar 1946
oder vom Tag der Einreise ab, falls diese zu einem
späteren Zeitpunkt erfolgt ist. Er wird nicht mehr
gewährt von dem Tag ab, an dem die obenerwähn-
ten Personen die Land-’ oder Forstwirtschaft aus
geben.
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(5) Personen, die sich nach dem 8. Mai 1945 als
Landwirte niedergelassen haben und deren Einkom-
men 6000 Deutsche Mark nicht übersteigt, wird ein
Freibetrag von 2000 Deutsche Mark gewährt. Dieser
Freibetrag wird auf die Dauer von fünf Jahren ge-
währt, und zwar vom 1. Januar 1946oder von dem
Tag der Niederlassung ab, falls diese zu einem
späteren Zeitpunkt erfolgt ist, Er wird jedoch sol-
chen Personen nicht gewährt, die einmal ein Recht
darauf hatten und sich nach Verlust dieses Rechis
aufs neue als Landwirte niedergelassen haben,

$ 14
Veräußerung des Betriebs

(1) Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirt-
schaft gehören auch Gewinne, die bei der Veräuße-
rung oder Aufgabe eines land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebs oder Teilbetriebs erzielt werden.
Veräußerungsgewinn ist der Betrag, um den der
Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungs-
kosten den Wert des Betriebsvermögens übersteigt,
der nach $ 4 Abs. 1 für den Zeitpunkt der Veräuße-
rung ermittelt wird.

(2)-Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-
äußerungsgewinn bei der Veräußerung des ganzen
Betriebs den Betrag von 10000 Deutsche Mark und
bei Veräußerung eines Teilbetriebs den entsprechen-
den Teil von 10000 Deutsche Mark übersteigt.

(3) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-
gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen,
wenn der Steuerpflichlige den veräußerten Betrieb
oder Teilbetrieb innerhalb der letzten drei Jahre
vor der Veräußerung erworben und infolge des Er-
werbs Erbschaftsteuer entrichtet hat.

b) Gewerbebetrieb
($ 2 Abs. 3 Ziff, 2)

815

Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind:
1. Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen.

Dazu gehören auch Einkünfte aus gewerblicher
Bodenbewirtschaftung, z. B. aus Bergbauunter-
nehmen und aus Betrieben zur Gewinnung von
Torf, Steinen und Erden, soweit sie nicht land-
oder forsiwirtschaftliche Nebenbetriebe sind;

2. die Gewinnanteile der Gesellschafter einer
offenen Handelsgesellschaft, einer Kommandit-
gesellschaft und einer anderen Gesellschaft, bei
der der Gesellschafter als Unternehmer (Mit-
unternehmer) anzuschen ist, und die Vergü-
tungen, die der Gesellschafter von der Gesell-

‚ schaft für seine Tätigkeit im Dienst der Gesell-
schaft oder für die Hingabe von Darlehen oder
für die Überlassung von Wirtschaftsgütern
bezogen hat;

3. die Gewinnanleile der persönlich haftenden
Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft auf
Aktien, soweit sie nicht auf Anteile am Grund-

kapital entfallen,und die Vergütungen,die der
persönlich haftende Gesellschafter von der Ge- -
sellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der
Gesellschaft oder für die Hingabe von Dar-
lehen oder für die Überlassung von Wirt-
schaftsgüternbezogen hat.

$ 16
Veräußerung des Betriebs

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb ge-
hören auch Gewinne, die erzielt werden bei der
Veräußerung °

1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines
Teilbetriebs;

2. des Anteils eines Gesellschafters, der als
Unternehmer (Mitunternehmer) des Be-
triebs anzusehen ist ($ 15 Ziff, 2);

3. des Anteils eines persönlich haftenden Ge-
sellschafters einer Kommanditgesellschaft
auf Aktien ($ 15Ziff. 3).

(2) Veräußerungsgewinn im Sinn des Absatzes 1
ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten den Wert des Be-
triebsvermögens (Absatz 1 Ziffer 1) oder den Wert
des Anteils am Betriebsvermögen (Absatz 1 Ziffern
2 und 3) übersteigt. Der Wert des Betriebsvermö-
gensoder desAnteils ist für den Zeitpunktder Ver-

(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des
Gewerbebetriebs.Werdendie einzelnendem Be-
trieb gewidmeten Wirtschaftsgüter im Rahmen der
Aufgabe des Betriebs veräußert, so sind die Ver-
äußerungspreise anzusetzen. Werden die Wirt-
schaftsgüter nicht veräußert, so ist der gemeine
Wert im Zeitpunkt der Aufgabe anzusetzen. Bei
Aufgabe eines Gewerbetriebs, an dem mehrere Per-
sonen beteiligt waren, ist für jeden einzelnen Be”
teiligten der gemeine Wert der Wirtschaftsgüter an-
zusetzen, die er bei der Auseinandersetzung erhal-
ten hat.
(4) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-

äußerungsgewinn bei der Veräußerung des ganzen
Gewerbebetriebs (Absatz 1 Ziffer 1) den Betrag von
10000 Deutsche Mark und bei der Veräußerung
eines Teilbetriebs oder eines ‚Anteils am Betriebs-
vermögen(Absatz 1 Ziffern 1 bis 3) den ent-
sprechenden Teil von 10000 Deutsche Mark über-
steigt.

(5) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-
gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen,
wenn der Steuerpflichtige den veräußerten Betrieb
oder Teilbetrieb oder den veräußerten Anteil am
Betriebsvermögeninnerhalb der letzien drei Jahre
vor der Veräußerung erworben und infolge des Er-
werbs Erbschaftsteuerentrichtethat.

$ 17
Veräußerung wesentlicher Beteiligungen

(1) Zu den Einkünften aus "Gewerbebetrieb ge-
hört auch der Gewinn aus der Veräußerung eines
Anteils an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Ver-

=



äußerer am Kapital der Gesellschaft wesentlich be-
teiligt war und der veräußerte Anteil eins vom
Hundert des Grund- oder Stammkapitals der Ge-
sellschaft übersteigl, Eine wesentliche Beteiligung
ist gegeben, wenn der Veräußerer allein oder mit
seinen Angehörigen an der Kapitalgesellschaft_zu
mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar,
2. B. durch Treuhänder oder durch eine Kapital-
gesellschaft, innerhalb der letzten fünf Jahre be-
teiligt war.

(2) Veräußerungsgewinn im Sinn des Absatzes 1
ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten die Anschaffungs-
kosten übersteigt.

(3) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-
äußerungsgewinn den dem veräußerten Anteil an
der Kapitalgesellschaft entsprechenden Teil von
10000 Deutsche Mark übersteigt.

(4) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-
gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen,
wenn der Steuerpflichtige den veräußerten Anteil
an der Kapitalgesellschaft innerhalb der letzten drei
Jahre vor der Veräußerung erworben und infolge
des Erwerbs Erbschaftsteuer entrichtet hat.

(5) Verluste, die bei der Veräußerung von An-
teilen an einer Kapitalgesellschaft entstanden sind,
dürfen bei Ermittlung des Einkommens nicht aus-
geglichen ($ 2 Abs. 2) werden.

c) Selbständige Arbeit
($ 2 Abs. 3 Ziif. 3)
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(1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind:

1. Einkünfte aus freien Berufen. Zu den freien
Berufen gehören insbesondere die wissen-
schaftliche, künstlerische, schriftstellerische,
unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit,
die Berufstätigkeit der Ärzte, Rechtsanwälte
und Notare, der Ingenieure, der Archi-
tekten, der Handelschemiker, der Heil-
praktiker, der Dentisten, der Landmesser,
der Wirtschaftsprüfer, der Steuerberater,
der Buchsachverständigen und ähnlicher
Berufe;

2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen
Lotterie, wenn sie nicht Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb sind;

3. Einkünfte aus sonstiger selbständiger
Arbeit, z. B. Vergütungen für die Voll-
streckung von Testamenten, für Vermögens-
verwaltung und für die Tätigkeit als Auf-
sichtsratsmitglied.

(2) Einkünfte 'nach Absatz 1 sind auch dann
steuerpflichtig, wenn es sich nur um eine vorüber-
gehende Tätigkeit handelt.

(3) Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit
gehören auch Gewinne, die bei der Veräußerung
des der selbständigenArbeit dienendenVermögens
oder bei Aufgabe der Tätigkeit erzielt werden. Die
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Einkommensteuer ‘von Gewinnen im Sinn des
Satzes 1 wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen,
wenn der Steuerpflichtige das veräußerte Vermögen
innerhalb der letzten drei Jahre vor der Veräuße-
rung erworben und infolge des Erwerbs Erbschaft-
steuer entrichtet hat.

d) NichtselbständigeArbeit
($ 2 Abs. 3 Ziff. 4)

$ 19
(1) Zu den Einkünften aus nichtselbständiger

Arbeit gehören:
„}. Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tan-

tiemen und andere Bezüge und Vorteile,
die für eine Beschäftigung im öffentlichen
oder privaten Dienst gewährt werden;

2. Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und
Waisengelder und andere Bezüge - und
Vorteile aus früheren Dienstleistungen.

Es ist gleichgültig, ob es sich um laufende oder um
einmalige Bezüge handelt und ob ein Rechtsanspruch
auf sie besteht.
(2) Zu den Einkünften aus nichtselbständiger

Arbeit gehören nicht:
1. durchlaufende Gelder und Beträge, durch

die Auslagen des Arbeitnehmers für den
Arbeitgeber ersetzt werden;

2. die Beträge, die den in privatem Dienst
angestellten Personen für Reisekosten und
Fahrlauslagen gezahlt werden, soweit sie
die tatsächlichen Aufwendungen nicht über-
steigen.

e) Kapitalvermögen
($ 2 Abs. 3 Ziff. 5)

$20
(1) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-

hören:
1. Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen, Aus-

beuten und sonstige Bezüge aus Aktien,
Kuxen, Genußscheinen, Anteilen an Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, an
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
und Kolonialgesellschaften, aus Anteilen an
der Reichsbank, der Bank deutscher Länder,
den Landeszentralbanken und bergbau-
treibenden Vereinigungen, die die Rechte
einer juristischen Person haben;

2. Einkünfte aus der Beteiligung an einem
Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter;

3. Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden
und Renten aus Rentenschulden. Bei Til-
gungshypotheken und Tilgungsgrundschul-
den ist nur der Teil der Zahlung steuer-
pflichtig, der als Zins auf den jeweiligen
Kapitalrest entfällt;

4. Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen
jeder Art, z.B. aus Darlehen, Anleihen,
Einlagen und Guthaben bei Sparkassen,
Banken und anderen Kreditanstalten;



5. Diskonlbelräge: von Wechseln und Anwei-
sungen einschließlich der Schatzwechsel.

(2} Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-
hören auch:

1, besondere Entgelte oder Vorteile, die neben
den in Absatz 1 bezeichneten Einkünften
oder an deren Stelle gewährt werden;

2. Einkünfte aus der Veräußerung von Divi-
dendenscheinen, Zinsscheinen und sonstigen
Ansprüchen, wenn die dazugehörigen
Aktien, Schuldverschreibungen oder son-
stigen Anteile nicht mitveräußert werden.

(3) Soweit Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2
bezeichnelen Art zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selb-
ständiger Arbeit oder aus Vermietung und Ver-
pachtung gehören, sind sie diesen Einkünften zuzu-
rechnen.

fi) Vermietung und Verpachtung
($ 2 Abs. 3 Ziff. 6)

$ 21
(1) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

sind:

1. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
von unbeweglichem Vermögen, insbeson-
dere von Grundstücken, Gebäuden, Ge-
bäudeleilen, Schiffen, die in ein Schiffs-
register eingetragen sind, und Rechten, die
den Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstücke unterliegen (z.B. Erb-
baurecht, Erbpachtrecht, Mineralgewin-
nungsrecht);

2. Einkünfte aus Vermietung undVerpachtung
von Sachinbegriffen, insbesondere von be-
weglichem Betriebsvermögen;

3. Einkünfte aus zeitlich begrenzter UÜber-
lassung von Rechten, insbesondere von
schriftstellerischen, künstlerischen und ge-
werblichen Urheberrechten, von gewerb-
lichen Erfahrungen und von Gerechtigkeiten
und Gefällen;

4. Einkünfte aus der Veräußerung von Miet-
und Pachtzinsforderungen, auch dann,
wenn die Einkünfte im Veräußerungspreis
von Grundstücken enlhalten sind und die
Miet- oder Pachtzinsen sich auf einen Zeit-
raum beziehen, in dem der Veräußerer noch
Besitzer war.

(2) Zu den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung gehört auch der Nutzungswert der Woh-
nung im eigenen Haus oder der Nutzungswert einer
dem Steuerpflichtigen ganz oder teilweise unent-
geltlich überlassenen Wohnung einschließlich der
zugehörigen sonstigen Räume und Gärten.

(3) Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2 be-
zeichneten Art sind Einkünften aus anderen Ein-
kunftsarten zuzurechnen, soweit sie zu diesen ge-
hören.

9) Sonstige Einkünfte
($2 Abs. 3 Ziff. 7)

$ 22

Arten der sonstigen Einkünfte

Sonstige Einkünfte sind:
1. wiederkehrende Bezüge, soweit sie nicht zu

anderen Einkunftsarten ($ 2 Abs. 3 Ziff. 1
bis 6) gehören, insbesondere

a) vererbliche Renten,
b} Leibrenten, Leibgedinge, Zeitrenten und

andere unvererbliche Renten,
c) Zuschüsse und, sonstige Vorteile, die als

wiederkehrende Bezüge gewährt werden.
Ist die Zuwendung freiwillig oder an eine
gesetzlich unterhaltsberechligte Person ge-
währt, so ist sie nicht dem Empfänger zuzu-
rechnen, wenn der Geber unbeschränkt
steuerpflichtigist;

2. Einkünfte aus Spekulationsgeschäften im Sinn
des $ 23;

3. Einkünfte aus Leistungen, soweit sie weder zu
anderenEinkunftsarten ($2:Abs. 3 Ziff. 1bis 6)
noch zu den Einkünften im Sinn der Ziffer 1
oder Ziffer 2 gehören, z. B. Einkünfte aus
gelegentlichen Vermittlungen und aus der Ver-
mietung beweglicher Gegenstände. Solche Ein-
künfte sind nicht steuerpflichtig, wenn sie
weniger als 300 Deutsche Mark im Kalender-
jahr betragen haben. Übersteigen die Wer-
bungskosten die Einnahmen, so darf der über-
steigende Betrag bei Ermittlung des Einkom-
mens nicht ausgeglichen ($ 2 Abs. 2) werden.

& 23
Spekulationsgeschäfte

(1)Spekulationsgeschäfte($22Ziff.2) sind:
1. Veräußerungsgeschäfte,bei denenderZeit-

raum zwischen Anschaffung und Veräuße-
rung beträgt:
a) bei Grundstücken und Rechten, die den

Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstücke unterliegen (z.B. Erb-
baurecht, Erbpachtrecht, Mineralgewin-
nungsrecht), nicht mehr als zwei Jahre,

b) bei anderen Wirtschaftsgütern, insbe-
sondere bei Wertpapieren, nicht mehr
als ein Jahr;

2. Veräußerungsgeschäfte, bei denen die
Veräußerung der Wirtschaftsgüter früher
erfolgt als der Erwerb.

(2) Außer Ansatz bleiben die Einkünfte aus der
Veräußerung von:

1. Schuld- und Rentenverschreibungen von
Schuldnern, die Wohnsitz, Geschäftsleitung
oder Sitz im Inland haben, es sei denn, daß
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bei ihnen neben der festenVerzinsung ein
Recht auf Umtausch in Gesellschaftsanteile
(Wandelanleihen) oder eine Zusatzverzin-
sung, die sich nach der Höhe der Gewinn-
ausschüttung des Schuldners richtet, ein-
geräumt ist oder daß sie von dem Steuer-
pflichligen im Ausland erworben 'worden
sind;

2. Forderungen, die in ein inländisches öffent-
liches Schuldbuch eingetragen sind;

3. Vorzugsaktien der Deutschen Reichsbahn.
(3) Spekulationsgeschäfte liegen nicht vor, wenn

Wirtschaflsgüter veräußert werden, deren Wert bei
Einkünften im Sinn des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 6
anzusetzen ist.

(4) Gewinn oder Verlust aus Spekulationsgeschäf-
ten ist der Unterschied zwischen dem Veräußerungs-
preis einerseits und den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten und den Werbungskosten anderer-
seits. Gewinne aus Spekulationsgeschäften bleiben
steuerfrei, wenn der aus Spekulationsgeschäften
erzielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger
als 1000 Deutsche Mark betragen hat. Verluste aus
Spekulationsgeschäften dürfen nur bis zur Höhe des
Spekulationsgewinns, den der Steuerpflichtige im
gleichen Kalenderjahr erzielt hat, ausgeglichen
werden.

h) Gemeinsame Vorschriften

$ 24
Zu den Einkünften im Sinn des $ 2 Abs. 3 gehören

auch:
1. Entschädigungen, die gewährt worden sind

a) als Ersatz für entgangene oder entgehende
Einnahmen oder

b) für die Aufgabe oder Nichtausübung einer
Tätigkeit, für die Aufgabe einer Gewinn-
beteiligung oder einer Anwartschaft auf
eine solche;

2. Einkünfte aus einer ehemaligen Tätigkeit im
Sinn des $ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 4 oder aus einem
früheren Rechtsverhältnis im Sinn des $ 2
Abs. 3 Ziff. 5 bis 7, und zwar auch dann, wenn
sie dem Steuerpflichtigen als Rechtsnachfolger
zufließen.

II. Veranlagung
8 25

Veranlagungszeitraum
(1) Die Einkommensteuer wird nach Ablauf des

Kalenderjahrs (Veranlagungszeitraums) nach dem
Einkommen veranlagt, das der Steuerpflichtige in
diesem Veranlagungszeitraum bezogen hat, soweit
nicht nach $ 46 eine Veranlagung unterbleibt.

(2) Hat die Steuerpflicht nicht während des vollen
Veranlagungszeitraums bestanden, so wird das wäh-
rend der Dauer der Steuerpflicht bezogene Einkom-
men zugrunde gelegt. In diesem Fall kann die Ver-
anlagung bei Wegfall der Steuerpflicht sofort vor-
genommen werden.
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$ 26
Haushaltsbesteuerung: Ehegatten

(1) Ehegatten werden zusammen veranlagt, so-
lange beide unbeschränkt steuerpflichtig sind und
nicht dauernd getrennt leben. Diese Voraussetzun-
gen müssen im Veranlagungszeitraum mindestens
vier Monate bestanden haben.

(2) Bei der Zusammenveranlagung sind die Ein-
künfte der Ehegatten zusammenzurechnen.

$ 27
Haushaltsbesteuerung: Kinder

(1) Der Haushaltsvorstand und seine Kinder, für
die ihm Kinderermäßigung nach $ 32 Abs. 4 Ziff. 2
zusteht, werden zusammen veranlagt, solange er
und die Kinder unbeschränkt steuerpflichtig sind.

(2) Bei der Zusammenveranlagung sind die Ein-
künfte des Haushaltsvorstands und der Kinder zu-
sammenzurechnen.

(3) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ($ 2
Abs. 3 Ziff. 4), die Kinder auf Grund eines gegen-
wärtigen oder zukünftigen Arbeitsverhältnisses aus
einem dem Haushaltsvorstand fremden Betrieb be-
ziehen, scheiden bei der Zusammenveranlagung aus.

$ 28
Besteuerung bei fortgesetzter Gütergemeinschaft
Bei fortgesetzter Gütergemeinschaft gelten Ein-

künfte, die in das Gesamtgut fallen, als Einkünfte
des überlebenden Ehegatten, wenn dieser unbe-
schränkt steuerpflichtig ist.

$ 29
Durchschnittsätze

{1) Durchschnittsätze können aufgestellt werden:

1. für die Ermittlung des Gewinns aus Land-
und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb
oder aus selbständiger Arbeit;

2. für die Ermittlung des Überschusses der
Einnahmen über die Werbungskosten bei
Vermietung und Verpachtung.

(2) Die aufgestellten Durchschnittsätze sind zu-
grunde zu legen:

1. der Gewinnermittlung, wenn

a) der Umsatz die durch Rechtsverordnung
bestimmte Grenze nicht übersteigt und

b) ordnungsmäßige Bücher nicht geführt
werden oder die Bücher sachliche Un-
richtigkeit vermuten lassen; °

‘2. der Ermittlung der Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung, wenn die Wer-
‚bungskosten nicht ordnungsmäßig aufge-
zeichnet werden oder die Aufzeichnungen
sachliche Unrichtigkeit vermuten lassen.



(3) Der Nutzungswert der Wohnung im eigenen
Haus kann in einem Hundertsatz des zuletzt fest-
gestellten Einheitswerts des Grundstücks bemessen
werden.

(4) Der Steuerpflichtige kann nicht einwenden,
daß die Durchschnittsätzezu hoch festgesetztseien.

8 30
Besteuerung bei Auslandsbeziehungen

Die Oberfinanzdirektion kann bei Einkünften aus
Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb oder
aus selbständiger Arbeit ohne Rücksicht auf das
ausgewiesene Ergebnis die Einkommensteuer in
einem Pauschbetrag festsetzen, wenn besondere
unmittelbare oder mittelbare wirtschaftliche Bezie-
hungen des Betriebs zu einer Person, die im Inland
entweder nicht oder nur beschränktsteuerpflichtig
ist, eine Gewinnminderung ermöglichen. Die Ober-
finanzdirektion entscheidet nach ihrem Ermessen.

$ 31
Pauschbesteuerung

(1) Bei Personen, die durch Zuzug aus demAus-
land unbeschränkt steuerpflichtig werden, können
die obersten Finanzbehörden der Länder mit Zustim-
mung des Bundesministers der Finanzen die Ein-
kommensteuer bis zur Dauer von zehn Jahren seit
Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht in
einem Pauschbetrag festsetzen.

(2) Die Besteuerung der Auslandsbeamten kann
durch Rechtsverordnung abweichend von den all-
gemeinen Vorschriften geregelt werden.

IV. Tarif
8 32

Steuerklassen
(1) Die zu veranlagende Einkommensteuer bemißt

sich nach der Anlage zu diesem Gesetz. Sie beträgt
jedoch höchstens 80 vom Hundert des Einkommens.
Dabei gilt das folgende:

(2) Steuerklasse I
1. In die Steuerklasse I fallen die Personen,

die weder zu Beginn des Veranlagungszeit-
raums noch mindestens vier Monate in
diesem Veranlagungszeitraum verheiratet
waren.

2. In die Steuerklasse I gehören nicht die
Personen, die in eine der unten aufgezähl-
ten Steuerklassen II und II fallen.

(3) SteuerklasseII
In die Steuerklasse II fallen folgende Personen,

soweit sie nicht zur Steuerklasse III gehören:
1. Personen, die zu Beginn des Veranlagungs-

zeitraums oder mehr als vier Monate in
diesem Veranlagungszeitraum verheiratet
waren.

2. Unverheiratete Personen, die mindestens
vier Monate vor dem Ende des Veranla-

gungszeitraumsdas 60. Lebensjahr oder,
wenn sie verwitwet sind, das 50. Lebens-
jahr vollendet haben.

(4) Steuerklasse IH
1. In die Steuerklasse III fallen die Personen,

denen Kinderermäßigung zusteht (Ziffer 2)
oder auf Antrag gewährt wird (Ziffer 3).

2. Kinderermäßigung steht dem Steuerpflich-
tigen für Kinder zu, die im Veranlagungs-
zeitraum mindestens vier Monate das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten.

3. Kinderermäßigung wird dem Steuerpflich-
tigen auf Antrag gewährt für Kinder, die
im Veranlagungszeitraum mindestens vier
Monate das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hatten und während dieser Zeit auf
Kosten des Steuerpflichtigen unterhalten
und für einen Beruf ausgebildet worden
sind.

4. Kinder im Sinn der Ziffern 2 und 3 sind:
a) eheliche Kinder,

b) eheliche Stiefkinder,
c) für ehelich erklärte Kinder,

d)}Adoptivkinder,
e) uneheliche Kinder (jedoch nur im Ver-

hältnis zur leiblichen Mutter),
f) Pflegekinder.

8 32a
(gestrichen)

$ 32b
Anwendung des Körperschaitsteuersatzes

auf Gewinne aus Gewerbebetrieb
(1) Steuerpflichtige, die im Veranlagungszeitraum

und in den darauffolgenden zwei Veranlagungszeit-
räumen ihre gesamten Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb auf Grund ordnungsmäßiger Buchführung
nach $ 5 ermitteln, können auf Antrag hinsichtlich
dieser Einkünfte die Anwendung des Körperschaft-
steuersatzes nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6
verlangen. Der Antrag ist schriftlich und unwider-
ruflich innerhalb der Steuererklärungsfrist für den
Veranlagungszeitraum zu stellen, für den diese Art
der Versteuerung erstmals in Anspruch genommen
wird. An den Antrag bleibt der Steuerpflichtige
für drei Veranlagungszeiträume gebunden.

(2) Bei Anwendung des Absatzes | unterliegen
die gesamten Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach
Abzug einer angemessenen Vergütung für die
Tätigkeit des Steuerpflichtigen im Unternehmen
dem für Kapitalgesellschaften jeweils geltenden
Steuersatz. Die Vergütung ist nur in Höhe des tat-
sächlich entnommenen Betrags abzugsfähig.

(2) Die abzugsfähige Vergütung im Sinn des Ab-
satzes 2 und die darüber hinausgehenden Entnah-
men, soweit sie die Einlagen in den Veranlagungs-
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zeiträumen übersteigen, für die der Antrag nach
Absatz 1 gilt, unterliegen zusammenmit den übri-
gen Einkünften daneben der Versteuerung nach den
allgemeinen Vorschriften dieses Gesetzes,

7(4)Zuden Entnahmenim Sinn desAbsatzes3
gehören nicht

1. die Beträge, die zur Zahlung der auf das
BetriebsvermögenentfallendenVermögen-
steuer und zur Zahlung der auf das Be-
triebsvermögen entfallenden Abgaben nach
dem Soforthilfegesetz entnommen worden
sind;

2. die nach Absatz 2 zu entrichtende Steuer.
(5) Ein Ausgleich mit Verlusten aus Gewerbe-

betrieb ist nur im Rahmen des Absatzes 2 zulässig.
Ein Ausgleich mit Verlusten aus den übrigen Ein-
künften ist nur mit Einkünften .zulässig, die nach
Absatz 3 versteuertwerden.
(6) Die Sonderausgabender $$ 10 und 10b sind

mit folgenden Einschränkungen bei der Einkom-
mensermittlung nach Absatz 3 und nur bei dieser
abzugsfähig:

a) Verluste aus Gewerbebetrieb ausVorjahren
sind in den Veranlagungszeiträumen, für
die der Antrag nach Absatz 1 gilt, nur von
den Einkünften aus Gewerbebetrieb ab-
zugsfähig, die nach Absatz 2 versteuert
werden;

b- die auf das Betriebsvermögen entfallende
bezahlte Vermögensteuer ist bei der Er-
mittlung des Einkommens nicht als Sonder-
ausgabe im Sinn des $ 10 Abs. 1 Ziff. 6
abzugsfähig;
bei der Bemessungder zur Hälfte abzugs-
fähigen Sonderausgaben nach $ 10 Abs. 2
Zilf. 3 Buchstabeb gilt als Gesamtbetrag
der Einkünfte die Summe der Einkünfte im
Sinn des Absatzes 3,

(7) Wird der Antrag nach Ablauf der in Absatz 1
bezeichneten Veranlagungszeiträume nicht erneu-
ert, so ist der dann noch vorhandene Gesamtbetrag
des während der Anwendung des Absatzes 1 nicht
entnommenen Gewinns nachzuversteuern. Bei der
Nachversteuerung ist $ 34 Abs. 1 entsprechend an-
zuwenden. Die gleichen Grundsätze finden im Fall
des Todes des Steuerpflichtigen Anwendung.
(8) Die Durchführung der Absätze 1 bis 7 wird

durch Rechtsverordnung näher geregelt.

$ 33
Außergewöhnliche Belastungen

(1) Bei der Veranlagung werden auf Antrag
außergewöhnliche Belastungen, die dem Steuer-
pflichtigen zwangsläufig erwachsen und seine steuer-
liche Leistungsfähbigkeit wesentlich beeinträchtigen,
durcı Ermäßigung der Einkommensteuer berück-
sichtigt.
(2) Als zwangsläufig erwachsene außergewöhn-

liche Belastungen werden auch die Aufwendungen
für die Wiederbeschaffung notwendigen Hausrats
und notwendiger Kleidung behandelt, soweit diese
durch Kriegseinwirkung oder Aufgabe des Wohn-

Bonn, den 23. Januar 1952 45

sitzes in einem zum Inland gehörenden Gebiet
außerhalb des Bundesgebiets verloren wurden und
Ersatz aus öffentlichen Mitteln nicht geleistet -
worden ist. Der vom Einkommen abzuziehende
Betrag darf die in $ 33a aufgeführten Beträge nicht
überschreiten.

$ 33a
Freibeträge für besondere Fälle

(1) Bei Flüchtlingen, Vertriebenen und politisch
Verfolgten, Personen, die nach dem 30.. September
1948 aus Kriegsgefangenschaft heimgekehrt sind
(Spätheimkehrer), sowie bei Personen, die den
Hausrat und die Kleidung infolge Kriegseinwirkung
verloren haben (Totalschaden) und dafür höchstens
eine Entschädigung von 50 vom Hundert dieses
Kriegssachschadens erhalten haben, wird auf Antrag
ein Freibetrag in der folgenden Höhe vom Ein-
kommen abgezogen:

540 Deutsche Mark bei Personen der Steuer-
klasse I,
720 Deutsche Mark bei Personen der Steuer-
klasse II,
840 Deutsche Mark bei Personen der Steuer-
klasse III;
der Beitrag von 840 Deutsche Mark erhöht sich
für das dritte und jedes weitere Kind, für das
dem SteuerpflichtigenKinderermäßigung zu-
steht oder gewährt wird, um je 60 Deutsche
Mark.

Satz 1 gilt auch, wenn die bezeichneten Voraus-
setzungen nicht bei dem Steuerpflichtigen selbst,.
sondern bei der mit ihm zusammen zu veranlagen-
den Ehefrau vorliegen.
(2) Die in Absatz 1 genannten Personen können

$ 33 für Aufwendungen zur Wiederbeschaffung von
Hausrat und Kleidung nicht in Anspruch nehmen.

8 34
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften
(1) Übersteigt das Einkommen 6000 Deutsche

Mark und sind darin außerordentliche Einkünfte
enthalten, so ist auf Antrag die Einkommensteuer
für die außerordentlichen Einkünfte auf 10 bis 40
vom Hundert der außerordentlichen Einkünfte zu
bemessen. Auf die anderen Einkünfte ist die Ein-
kommensteuertabelle anzuwenden.

(2) Als außerordentliche Einkünfte im Sinn des
Absatzes 1 kommen nur in Betracht:

1. Veräußerungsgewinne im Sinn der $$ 14,
16, 17, 8 18 Abs. 3;.

2. Entschädigungen im Sinn von $ 24 Ziff. 1;
3. Zinsen, die nach den $8 14, 34 und 43 des

Gesetzes über, die Ablösung öffentlicher
Anleihen vom 16.Juli 1925(Reichsgesetzbl. I
S.137) in der Fassung des Gesetzes zur
Änderung und Ergänzungvon Vorschriften
auf dem Gebiete des Finanzwesens vom
23. März 1934 (Reichsgesetzbl. IS. 232) bei
der Einlösung von Auslosungsrechten be-
zogen werden.
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(3) Die Steuersätze nach Absatz 1 sind auf Antrag
auch auf Einkünfte aus außerordentlichen Wald-
nutzungen anzuwenden, wenn ein Bestandsvergleich
für das stehende Holz nicht vorgenommen wird. Als
außerordentliche Waldnutzungen gelten ohne Un-
terschied der Betriebsart alle aus wirtschaftlichen
Gründen gebotenen Nutzungen, die über die nach
forstwirtschaftlichen Grundsätzen nachhaltig zu
erzielenden jährlichen regelmäßigen Nutzungen
hinausgehen. Bei Waldnutzungen infolge höherer
Gewalt (Eis-, Schnee-, Windbruch, Inscktenfraß oder
Brand) ermäßigt sich die nach Absatz 1 zu berech-
nende Einkommensteuer auf die Hälfte.
(4) Einkünfte, die die Entlohnung für eine Tätig-

keit darstellen, die - ‘ch über mehrere Jahre erstreckt,
unterliegen der Einkommensteuer zu den gewöhn-
lichen Steuersätzen. Zum Zweck der Einkommen-
steuerveranlagung können diese Einkünfte auf die
Jahre verteilt werden, in deren Verlauf sie erzielt
wurden und als Einkünfte eines jeden dieser Jahre
angesehen werden, vorausgeselzt, daß die Gesamt-
verteilung drei Jahre nicht überschreitet.

(5) Die Steuersälze nach Absatz 1 sind auf Antrag
bei Steuerpflichligen mit Einkünften aus nichtselb-
ständiger Arbeit oder aus selbständiger Arbeit, die
aus einer Berufslätigkeit im Sinn des $ 18 Abs. 1
Ziff. 1 bezogen werden, auf Nebeneinkünfte aus
wissenschaftlicher, künstlerischer oder schriftstelle-
rischer Tätigkeit unter folgenden Voraussetzungen
anzuwenden:

1. Die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
oder die Einkünfte aus der Berufstätigkeit
müssen die übrigen Einkünfte überwiegen;

2. die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künst-
lerischer oder schriftstellerischer Tätigkeit
dürfen nicht zu den Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit gehören und müssen
von den Einkünften aus der Berufstätigkeit
abgrenzbar sein.

Die Steuersätze nach Absatz 1 sind in diesen Fällen
auf die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künstleri-
scher oder schrifistellerischer Tätigkeit anzuwenden,
die 50 vom Hundert der Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit oder aus der Berufstätigkeit nicht
übersteigen.

8 34a
Die gesetzlichen oder tariflichen Zuschläge für

Mehrarbeit und für Sonntags-,Feiertags-undNacht-
arbeit sind steuerfrei, wenn der Arbeitslohn ins-
gesamt 7200 Deuische Mark im Kalenderjahr nicht
übersteigt. '

V. Entrichtung der Steuer
1. Vorauszahlungen

$ 35
Bemessung und Entrichtung derVorauszahlungen
(1) Der Steuerpflichtige hat am 10. März, 10. Juni,

10. September und 10. Dezember Vorauszahlungen
zu entrichten.

(2) Die Vorauszahlungen bemessen sich grund-
sätzlich nach der Steuer, die sich nachAnrechnung:

der Steuerabzugsbeträge ($ 47 Abs. 1 Ziff, 2) bei
der letzten Veranlagung ergeben hat. Das Finanz-
amt kann die Vorauszahlungen der Steuer anpassen,
die sich für den laufenden Veranlagungszeitraum
voraussichtlich ergeben wird.

$$ 36 und 37
(gestrichen)

2. Steuerabzug vom Arbeitslohn
(Lohnsteuer)

$ 38
Entrichtung der Lohnsteuer

(1) Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Ar-
beitslohn erhoben (Lohnsteuer). Der Arbeitgeber
hat die Lohnsteuer für den Arbeitnehmer bei jeder
Lohnzahlung einzubehalten und an das Finanzamt
abzuführen.

(2) Wenn der Arbeitslohn ganz oder teilweise aus
Sachbezügen ($ 8) besteht und der Barlohn’ zur
Deckung der Lohnsteuer nicht ausreicht, so hat der
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber den zur Deckung
der Lohnsteuer erforderlichen Betrag zu zahlen.
Unterläßt das der Arbeitnehmer, so hat der Arbeit-
geber einen entsprechenden Teil der Sachbezüge
nach seinem Ermessen zurückzubehalten und die
Lohnsteuer abzuführen. -

(3) Der Arbeitnehmer ist beim Steuerabzug vom
Arbeitslohn (Lohnsteuer) Steuerschuldner. Der Ar-
beitgeberhaftet aber für die Einbehaltungund Ab-
führung der Lohnsteuer. Der Arbeitnehmer {Steuer-
schuldner) wird nur in Anspruch genommen,

1. wenn der Arbeitgeber den Arbeitslohn
nicht vorschriftsmäßig gekürzt hat oder

2. wenn der Arbeitnehmer weiß, daß der Ar-
beitgeber die einbehaltene Lohnsteuer nicht
vorschriftsmäßig abgeführt hat, und dies
dem Finanzamt nicht unverzüglich mitteilt,
oder

3. wenn der Arbeitnehmer eine ihm ausdrüc-
lich auferlegte Verpflichtung, seine Lohn- _
steuerkarte berichtigen zu ‘lassen, nicht
erfüllt.

& 39
Bemessung der Lohnsteuer

(1) Die Lohnsteuer bemißt sich nach der Anlage
zu diesem Gesetz. Wird der Arbeitslohn für einen
monatlichen Zeitraum gezahlt, so betragen die Lohn-
stufen und die Lohnsteuer ein Zwölftel des Jahres-
betrags. Wird der Arbeitslohn für einen anderen
als monatlichen Zeitraum gezahlt, so betragen die
Lohnstufen und die Lohnsteuer Bruchteile der Be-
träge der Lohnsteuertabelle für monatliche Lohn-
zahlung, und zwar:

für nichtmehrals vier Arbeitsstunden,aber
nicht mehr als einen halben Arbeitstag "/sz,

für mehr als vier Arbeitsstunden, aber nicht
mehr als einen Arbeitstag "x,

für volle Arbeitswochen %ss,
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Für die Anwendung der Lohnsteuertabellegilt das
folgende:
(2) SteuerklasseI

1. In die Steuerklasse I fallen die Arbeit-
nehmer, die nicht verheiratet sind.

2. Unter Ziffer 1 fallen nicht:
a) Arbeitnehmer, denen Kinderermäßigung

zusteht (Absatz 4 Ziffer 2) oder auf
Antrag gewährt wird (Absatz 4 Ziffer 3),

b) unverheiratete Arbeitnehmer, die das
60. Lebensjahr, oder, wennsie verwit-
wei sind, das 50. Lebensjahr vollendet
haben (Absatz 3 Ziffer 2).

(3) SteuerklasseU
In die Steuerklasse II fallen, soweit sie nicht zur
Steuerklasse III gehören:

1. die Arbeitnehmer, die verheiratet sind,
2. unverheiratete Arbeitnehmer, die das

60. Lebensjahr, oder, wenn sie verwitwet
sind, das 50. Lebensjahr vollendet haben.

(4) Steuerklasse II
1. In die Steuerklasse III fallen die Arbeit-

nehmer, denen Kinderermäßigung zusteht
(Ziffer 2) oder auf Antrag gewährt wird
(Ziffer 3).

2. Dem Arbeilnehmer steht Kinderermäßigung
zu für Kinder, die das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben.

|. Dem Arbeitnehmer wird auf Antrag
Kinderermäßigung gewährt für Kinder, die
auf Kosten des Arbeitnehmers unterhalten
und für einen Beruf ausgebildet werden
und das25.Lebensjahrnochnichtvollendet
haben.

\

w

4. Kinder im Sinn der Ziffern 2 und 3 sind:
a) eheliche Kinder,
b) eheliche Stiefkinder,
c})für ehelich erklärte Kinder,
d) Adoptivkinder,
e) uneheliche Kinder (jedoch nur im Ver-

hältnis zur leiblichen Mutter),
f) Pliegekinder.

(5) Für die Eintragung der Steuerklasse und der
Zahl der Kinder bei Ausschreibung der Lohnsteuer-
karte ($ 42) sind die Verhältnisse zu Beginn des
Kalenderjahrs maßgebend, für das die Lohnsteuer-
karte ausgeschrieben wird. Treten bei einem Arbeit-
nehmer die Voraussetzungen für eine ihm günsti-
gere Steuerklasse ein oder erhöht sich die Zahl der
bei der Steuerkiasse III zu berücksichtigenden Per-

“ sonen, so ist auf Antrag die Lohnsteuerkarte zu
ergänzen. Die Ergänzung ist erst bei der Lohn-
zahlung zu berücksichtigen, bei der die ergänzte
Lohnsteuerkarte vorgelegt wird.

(6) Die Höhe der Lohnsteuer wird in folgenden
Fällen durch, Rechtsverordnung bestimmt:

1. wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber
keine Lohnsteuerkarle ($ 42) vorlegt;

2. wenn der Arbeitnehmer in mehreren Dienst-
verhältnissen gleichzeitig steht;

3. wenn die Ehefrau, die nicht dauernd vom
Ehemann getrennt lebt, in einem Dienst-
verhältnis steht;

4. wenn ein Zeitraum, für den der Arbeits-
lohn gezahltwird, nicht festgestelltwerden
kann.

$ 40 “
(gestrichen)

$ 4
Berücksichtigung besonderer Verhältnisse

(1) Auf Antrag des Arbeitnehmers werden für die
Berechnung der Lohnsteuer die folgenden Beträge
vom Arbeitslohn abgezogen:

1. wenn die Werbungskosten im Sinn der 8$
9, 7c und 7d Abs. 2, die bei den Einkünften
aus nichtselbständigerArbeit zu berück-
sichtigen sind, 312 Deutsche Mark im Jahr
übersteigen, der 312 Deutsche Mark über-
steigende Betrag;

2. wenn die Sonderausgaben im Sinn des 8 10
Abs. 1 Ziff. 1,2 Buchstaben a und b, 5 und
6, Absatz 2 und des & 10b 468 Deutsche
Mark im Jahr übersteigen, der 468 Deutsche
Mark übersteigende Betrag;

3. wenn Sonderausgabenim Sinn des $ 10
Abs. 1 Ziff. 2 Buchstaben c und d und Ab-
satz 2 vorliegen, der Betrag dieser Sonder-
ausgaben;

4. wenn außergewöhnliche Belastungen dem
Arbeitnehmer zwangsläufig erwachsen und
seine steuerliche Leistungsfähigkeit wesent-
lich beeinträchtigen ($ 33), ein vom Finanz-
amt zu bestimmender Betrag;

5. die nach $ 33a abzugsfähigen Beträge.
(2) Das Finanzamt hat die nach Absatz I vom

Arbeitslohn abzuziehendenBeträge auf der Lohn-
steuerkarte ($ 42) einzutragen. Der Abzug ist erst
bei der Lohnzahlung vorzunehmen, bei der dem
Arbeits ber die Lohnsteuerkarte mit dieser Eintra-
gung vorgelegt wird.

$ 42
Lohnsteuerkarte

Der Arbeitnehmer muß sich für die Lohnsteuer-
berechnung vor Beginn des Kalenderjahrs oder des
Dienstverhältnisses von der Gemeindebehörde eine
Lohnsteuerkarte ausschreiben lassen und muß diese
dem Arbeitgeber vorlegen. Der Arbeitgeber hat die
Lohnsteuerkarte während der Dauer des Dienstver-
hältnisses aufzubewahren und sie dem Arbeit-
nehmer am Ende des Kalenderjahrs oder bei Be-
endigung des Dienstverhältnisses zurückzugeben.
Durch Rechtsverordnung kann ein anderes Ver-
fahren vorgeschrieben werden.

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragsteuer)

$43
Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge

(1) Bei den folgenden inländischen Kapitalerträ-
gen wird die Einkommensteuer durch Abzug vom
Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) erhoben:
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1. Gewinnanteilen (Dividenden), Zinsen, Aus-
beuten und sonstigen Bezügen aus Aktien.
Kuxen, Genußscheinen, Anteilen an Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, an
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
und Kolonialgesellschaften, aus Anteilen
an der Reichsbank und an bergbautreiben-
den Vereinigungen, die die Rechte einer
juristischen Person haben;

D . Einkünften aus der Beteiligung an einem
Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter.

(2) Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge sind auch
besondere Entgeite oder Vorteile, die neben den im
Absatz 1 bezeichneten Kapitalerträgen oder an
deren Stelle gewährt werden,
(3) Kapitalerträge sind als inländische anzusehen,

wenn derSchuldnerWohnsitz, Geschäftsleitungoder
Sitz im Inland hat. :

$ 44
Bemessung und Entrichtung derKapitalertragsteuer
(1) Der Schuldner hat die Kapitalertragsteuer mit

25 vom Hundert der Kapitalerträge für den Gläu-
biger einzubehalten. Er hat den Steuerabzug in dem
Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die Kapitalerträge
dem Gläubiger zufließen, und die einbehaltenen
Steuerabzüge innerhalb einer Woche an das Finanz-
amt abzuführen. Der Steuerabzug ist auch dann vor-
zunehmen,wenn die Kapitalerträge beim Gläubiger
zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft,
aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger Arbeit oder
aus Vermietung und Verpachtung gehören.
2) Dem Steuerabzug unterliegen die vollen

Kapitalerträge ohne Abzug.
(3) Der Gläubiger ist beim Steuerabzug vom

Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) Steuerschuldner.
Der Schuldner der Kapitalerträge haftet aber für
die Einbehaltungund Abführung der Kapitalertrag-
steuer. Der Gläubiger (Steuerschuldner) wird nur
in Anspruch genommen,

1. wenn der Schuldner die Kapitalerträge nicht
vorschrifismäßig gekürzt hat oder

2. wenn der Gläubiger weiß, daß der Schuld-
ner die einbehaltene Kapitalertragsteuer
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat, und
dies dem Finanzamt nicht unverzüglich
mitteilt.

4. Steuerabzugvon Aufsichtsrats-
vergütungen (Aufsichtsrat-

steuer)
$&45

Steuerabzugspilichtige Aufsichtsratsvergütungen

rats) von Aktiengesellschaften, Kommanditgesell-
schaften auf Aktien, Berggewerkschaften,Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung und sonstigen
Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und Per-
sonenvereinigungen des privaten und des öffent-
lichen Rechts, bei denen die Gesellschafter nicht als
Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen sind,
unterliegen die Vergütungen jeder Art, die ihnen

von den genanntenUnternehmungenfür die Über-
wachung der Geschäftsführung gewährt werden
(Aufsichtsratsvergütungen), dem Steuerabzug (Auf-
Sichtsratsteuer).

$ 45a
Bemessung und Entrichtung der Aufsichtsratsteuer

(1) Das Unternehmen hat die Aufsichtsratsteuer
mit 50 vom Hundert der Aufsichtsratsvergütung für
das Aufsichtsratsmitgliedeinzubehalten.Es hat den
Steuerabzug in dem Zeitpunkt vorzunehmen, in
dem die Aufsichtsratsvergütungdem Aufsichtsrats-
mitglied zufließt, und die einbehaltenen Steuer-
abzüge innerhalb einer Woche an das Finanzamt
(Finanzkasse) abzuführen.
(2) Dem Steuerabzug unterliegt der volle Betrag

der Aufsichtsratsvergütung ohne jeden Abzug.
Werden Reisekosten(TagegelderundFahrtauslagen)
besondersgewährt,so gehörensie zu den Auf-
sichtsratsvergütungen nur insoweit, als sie die tat-
sächlichenAuslagen übersteigen.
(3) Das Aufsichtsratsmitglied ist beim Steuer-

abzug von Aufsichtsratsvergütungen (Aufsichtsrat-
steuer) Steuerschuldner. Das Unternehmen haftet
aber für die Einbehaltungund Abführung der
Steuer. Das Aufsichtsratsmitglied (Steuerschuldner)
wird nur in Anspruch genommen,

1. wenn das Unternehmen die Aufsichtsrats-
vergütung nicht vorschriftsmäßig gekürzt
hat oder -

2. wenn das Aufsichtsratsmitglied weiß, daß
das Unternehmen die einbehaltene Steuer
nicht vorschriftsmäßigabgeführthat, und
dies dem Finanzamt nicht unverzüglich
mitteilt.

5. Veranlagungvon steuerabzugs-
pflichtigen Einkünften

$46
(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise

aus Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, von
denen ein Steuerabzug vorgenommen worden ist,
so wird der Steuerpflichtige mit dem Einkommen
veranlagt, wenn

1. das Einkommen 24 000 Deutsche Mark oder
mehr beträgt oder

2. die Einkünfte, von denen der Steuerabzug
vom Arbeitslohn nicht vorgenommen wor-
den ist, mehr als 600 Deutsche Mark be-
tragen oder

3. der SteuerpflichtigeEinkünfte aus mehre-
ren Dienstverhältnissen bezogen hat, die
dem Steuerabzug vom Arbeitslohn unter-
legen haben, und der Gesamtbetrag dieser
Einkünfte 3600 Deutsche Mark übersteigt
oder

4. der Steuerpflichtige die Verählagung be-
antragt und ein berechtigtes Interesse nach-
weist.

(2) Ist aus den in Absatz 1 bezeichneten Gründen
eine Veranlagung ausgeschlossen, so gilt die Ein-
kommensteuer, die auf die Einkünfte aus nichtselb-



ständiger Arbeit entfällt, für den Arbeitnehmer als
abgegolten, wenn seine Haftung erloschen ist ($ 38
Abs. 3).

6. Abschlußzahlung
$47

(1) Auf die Einkommensteuerschuld werden an-
gerechnet:

1. die für den Veranlagungszeitraumentrich-
teten Vorauszahlungen,

2. die durch Steuerabzug einbehaltenenBe-
träge, soweit sie auf die im Veranlagungs-
zeitraum bezogenen Einkünfte entfallen.

(2) Ist die Einkommensteuerschuld größer als die
Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so ist der Unterschiedsbetrag innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu
entrichten (Abschlußzahlung).

(3) Ist die Einkommensteuerschuld kleiner als die
Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so wird der Unterschiedsbetrag nach Bekannt-

seiner Wahl entweder auf seine Steuerschuld gut-
geschrieben oder zurückgezahlt. |

VI. Besteuerungnach demVerbrauch
$48 \

(1) Der Steuerpflichtige kann nach dem Verbrauch
besteuert werden, wenn der Verbrauh im Kalen-
derjahr 10000 Deutsche Mark überstiegen hat und
um mindestens die Hälfte höher ist als das Ein-
kommen. Der Betrag von 10000 Deutsche Mark
erhöht sich um je 2000 Deutsche Mark für jedes

gung nach $ 32 Abs. 4 zusteht oder gewährt wird.
(2) Zum Verbrauch gehören alle Aufwendungen

des Steuerpflichtigen für seinen Haushalt und für
seine Lebensführung und die Lebensführung seiner
Angehörigen.

(3) Zum Verbrauch gehören nicht:
1. die Sonderausgaben ($ 10 Abs. 1);
2. die Steuern vom Einkommen und sonstige

Personensteuern;
3. Ausgaben für Aussteuern oder Ausstat-

tungen, soweit sie das den Verhältnissen
des Steuerpflichtigen entsprechendeMaß
nicht überstiegen haben;

4. Ausgaben für politische, künstlerische,
mildtätige, kirchliche, religiöse, : wissen-
schaftliche und gemeinnützige Zwecke;

5. Ausgaben, die durch Krankheiten, Todes-
fälle oder Unglücksfälle oder durch kör-
perliche oder geistige Gebrechen ver-
ursacht sind;

6. Aufwendungen, die durch Geburt eines
Kindes entstanden sind;

7. außerordentliche Aufwendungen, die durch
den Unterhalt oder die Erziehung eines

Kindes oder den Unterhalt eines bedürf-
tigen Angehörigen entstanden sind;

8. Aufwendungen aus sozialen Beweggründen
für Arbeitnehmer oder frühere Arbeit-
nehmer oder für ihre Angehörigen;

9. der Teil des Verbrauchs, den der Steuer-
pflichtige bestritten hat
a) aus Einkommen, das er in den letzten

drei Jahren versteuert, aber nicht ver-
braucht hat, ;

b) aus Bezügen, die nach $ 3 steuerfrei
sind, oder aus Bezügen, die dem Steuer-
pflichtigen nach $ 22 Ziff. 1 Buchstabe c
Satz 2 nicht zuzurechnen sind.

(4) Die Einkommensteuer nach dem Verbrauch
beträgt nur die Hälfte der Steuer, die sich aus der
Einkommensteuertabelleergibt. Wenn der sich
danachergebendeSteuerbetiraggeringer ist als der
Steuerbetrag, der sich bei Zugrundelegung des Ein-
kommens ergeben würde, so ist der Besteuerung
nicht der Verbrauch, sondern das Einkommen zu-
grunde zu legen.

VII. Besteuerung
beschränkt Steuerpflichtiger

$ 49
BeschränktsteuerpflichtigeEinkünfte

Inländische Einkünfte im Sinn der beschränkteı.
Einkommensteuerpflicht ($ 1 Abs. 2) sind:

1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen
Land- und Forstwirtschaft ($$ 13, 14);

2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb ($$ 15, 16), für
den im Inland eine Betriebstätte unterhalten
wird oder ein ständiger Vertreter bestellt ist,
und Einkünfte aus der Veräußerung eines An-
teils an einer inländischen Kapitalgesellschaft
(817);

3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit ($ 18), die
im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder
worden ist;

4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ($ 19),
die im Inland ausgeübt oder verwertet wird
oder worden ist, und Einkünfte, die aus inlän-
dischen öffentlichen Kassen einschließlich der
Kassen der Deutschen Reichsbahn und der
Reichsbank mit Rücksicht auf ein gegenwär-
tiges oder früheres Dienstverhältnis gewährt
werden;

5. Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinn des
$ 20 Abs. 1 Ziff. 1 und 2, wenn der Schuldner
Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland
hat, und Einkünfte im Sinn des $ 20 Abs. 1
Ziff. 3 und 4, wenn das Kapitalvermögen durch
inländischen Grundbesitz, durch inländische
Rechte,die den Vorschriften des bürgerlichen
Rechts über Grundstücke unterliegen, oder

‘ durch Schiffe, die in ein inlärdisches Schiffs-
register eingetragen sind, unmittelbar oder
mittelbar gesichertist. Ausgenommensind die
Dividenden aus Vorzugsaktien der Deutschen
Reichsbahn und Zinsen aus Anleihen und For-
derungen, die in ein öffentliches Schuldbüch
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eingetragen sind oder über die Teilschuld-
verschreibungen ausgegeben sind. Die Ein-
künfte aus Teilschuldverschreibungen unter-
liegen aber der beschränkten Steuerpflicht,
wenn bei ihnen neben der festen Verzinsung
ein Recht auf Umtausch inGesellschaftsanteile
(Wandelanleihen) oder eine Zusatzverzinsung
eingeräumt ist, die sich nach der Höhe der
Gewinnausschültungen des Schuldners richtet
(Gewinnobligalionen), und wenn der Schuldner
Wohnsitz, Geschäftslei tung oder Sitz im Inland
hat;

6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
($ 21), wenn das unbewegliche Vermögen, die
Sachinbegriffe oder Rechte im Inland belegen
oder in ein inländisches öffentliches Buch oder
Register eingetragen sind oder in einer inlän-
dischen Betriebstätle verwertet werden;

7. sonstige Einkünfte im Sinn des $ 22 Ziff. 1,
Soweit sie dem Steuerabzug unterworfen
werden;

8. sonstige Einkünfte im Sinn des $ 22 Ziff. 2,
soweit es sich um Spekulationsgeschäfte mit
inländischen Grundstücken oder mit inlän-
dischen Rechten handelt, die den Vorschriften
des bürgerlichen Rechts über Grundstücke
unterliegen.

Sondervorschriften für beschränkt Steuerpflichtige
(1) Beschränkt Steuerpflichlige dürfen Betriebs-

ausgaben ($ 4 Abs. 4 und 8 9 a) oder Werbungs-
kosten (88 9 und 9a) nur insoweit abziehen, als
sie mit inländischen Einkünften in wirtschaftlichem
Zusammenhang stehen. Die Vorschrift des $ 10
Abs. 1 Ziff. 4 ist nur anzuwenden, wenn ein wirt-
schaftlicher Zusammenhang der in dieserVorschrift
bezeichneten Sonderausgaben mit inländischen Ein-
künften besteht und der Gewinn auf Grund im
Inland ordnungsmäßig geführter Bücher nach $ 4
Abs. 1 oder nach $ 5 ermittelt wird. Die Vorschriften
des $ 34 sind nur insoweit anzuwenden, als sie sich
auf Einkünfte aus außerordentlichen Waldnutzungen
und auf Veräußerungsgewinne der 88 14, 16, 17 und
18 Abs. 3 beziehen. Nicht anzuwenden sind die
übrigen Vorschriften der $$ 10 und 34 und die Vor-
schriften der $$ 33 und 33a.

(2) Bei Einkünften, die dem Steuerabzug unter-
liegen, und bei Einkünften im Sinn des $ 20 Abs. 1
Ziff. 3 und 4 ist für beschränkt Steuerpflichtige ein
Ausgleich ($ 2 Abs. 2) mit Verlusten aus anderen
Einkunftsarten nicht zulässig.

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich bei be-
schränkt Steuerpflichtigen, die veranlagt werden,
nach Steuerklasse II der Einkommensteuertabelle.
Sie beträgt aber mindestens25 vom Hundert der
Einkünfte.

(4) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem
Steuerabzug vom Arbeitslohn, vom Kapitalertrag
oder von Aufsichtsratsvergütungen unterliegen, gilt
bei beschränktSteuerpflichtigendurch den'Steuer-
abzug als abgegolten,wenn die Einkünfte nicht
Betriebseinnahmen eincs inländischen Betriebs sind.

Die Höhe der Lohnsteuer wird durch Rechtsverord-
nung bestimmt,

(5) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer bei
beschränkt Steuerpflichtigen ganz oder: zum Teil
erlassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen,
wenn es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweck-
mäßig ist oder eine gesonderteBerechnungder Ein-
künfte besonders schwierig ist.

(6)Das Finanzamtkann die Einkommensteuervon
beschränkt steuerpflichtigen Einkünften, soweit diese
nicht bereits dem Steuerabzug unterliegen, im Wege
des Steuerabzugs erheben, wenn dies zur Sicher-
stellung des Steueranspruchs zweckmäßig ist. Das
Finanzamt bestimmthierbei die Höhe des Steuer-
abzugs.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten auch im Fall des
$ 1 Abs. 3.

VII. Ermächtigungs-
und Schlußvorschriiten

$ 51
Ermächtigung

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Bundesrates

1. zur Durchführungdieses Gesetzes für den
Veranlagungszeitraum 1951 Rechtsverord-
nungen zu erlassen, soweit dies zur
Wahrung der Gleichmäßigkeit bei der Be-
steuerung und zur Beseitigung vonUnbillig-
keiten in Härtefällen erforderlich ist, und
zwar:
a) über die Abgrenzung der Steuerpflicht,
b) über die Ermittlung der Einkünfte und

die Feststellung des Einkommens ein-
schließlich der abzugsfähigen Beträge,

c) über die Veranlagung, die Anwendung
der Tarifvorschriften und die Regelung
der Steuerentrichtung einschließlich der
Sieuerabzüge,

d) über die Besteuerung der beschränkt
Steuerpflichtigen einschließlich eines
Steuerabzugs;

2. Vorschriften durch Rechtsverordnung zu
erlassen;
a) über die Nachversteuerung in den Fällen

des $ 10a Abs. 2 und 3 des Einkom-
mensteuergesetzes in der Fassung vom
28. Dezember 1950,

b) über die Nachversteuerung der Mehr-
entnahmen im Sinn des $ 32a Abs. 4
des Einkommensteuergesetzes in der
Fassung vom 28. Dezember 1950,

c) über die Bemessung, Entrichtung und
Anrechnung von Vorauszahlungen,

d) über eine Abschreibungsfreiheit zur
Förderung des Baus von Landarbeiter-
wohnungen und über eine Steuer-
ermäßigungbeim Bau von Heuerlings-
und Werkwohnungen für ländliche
Arbeiter,
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über die steuerliche Behandlung von
Erfindervergütungen,

c)

f} über die Anerkennung steuerbegünstig-
ler Kapitalansammlungsverträge,
über die Anerkennung gemeinnütziger
Zwecke als besonders förderungswürdig,

9)

hKu über die sich aus der Aufhebung oder
Änderung von Vorschriften dieses Ge-
selzes ergebenden Rechtsfolgen, soweit
dies zur Überleitung erforderlich ist
und diese Rechtsfolgen nicht in einem
Gesetz geregelt sind; \

3. die in den $8$3, 7c Abs. 1,9a, 29,31,32b,
39, 42 und 50 vorgesehenen Rechtsverord-
nungen zu erlassen.

(2) Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn gelten
Vorschriften, die auf Grund des Absatzes 1 Ziffer 1
‚erlassen werden oder auf Grund des Artikels II
Ziff. 1 des Gesetzes zur Änderung des Einkommen-
steuergesetzes und des Körperschaftsteuergesetzes
vom 29. April 1950 (Bundesgesetzbl. S. 95) erlassen
worden sind, auch für das Kalenderjahr 1952.

(3) Der Bundesminister der Finanzen wird ermäch-
tigt, den Wortlaut dieses Gesetzes und der zu
diesem Gesetz erlassenen Durchführungsverord-
nungen in der jeweils geltenden Fassung mit neuem
Datum, unter neuer Überschrift und in neuer Para-
graphenfolge bekanntzumachen und dabei Unstim-
migkeiten des Wortlauts zu beseitigen.

$ 52
Schlußvorschriften

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes ist
vorbehaltlich der besonderen Regelung in den
Absätzen 2 bis 9 erstmals für denVeranlagungs-
zeitraum 1951 anzuwenden.

(2) Die Vorschriften des $ 4 Abs. 1 und 3, der
$$ 5 und 9a sowie des $ 50 Abs. 1, soweit er sich
auf $ 9a bezieht, sind vom 1. Juli 1951 ab an-
zuwenden.

(3) Die Vorschrift des $ 7a findet erstmals An-
wendung für Anschaffungen und Herstellungen, die
nach dem 30. Juni 1951 erfolgen.

(4) DieVorschriften des $ 7c und 7d Abs. 2 gelten
erstmals für Zuschüsse und Darlehen, die nach dem
30. Juni 1951 gegeben werden.

Bonn, den 23. Januar 1952 51

‘(5) Für den Veranlagungszeitraum 1951-ist $ 33 a
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung
vom 28. Dezember 1950 (Bundesgesetzbl.1951I
S. 1) mit der Maßgabe anzuwenden, daß als Spät-
heimkehrer die Personen anzusehen sind, die nach
dem 30. September 1948 aus Kriegsgefangenschaft
heimgekehrt sind. Das gilt auch für den Steuer-
abzug vom Arbeitslohn im Kalenderjahr 1951. Die
Vorschrift des $ 33a Abs. '1 ist erstmals für den
Veranlagungszeitraum 1952 anzuwenden. Beim
Steuerabzug vom Arbeits'ohn ist die Vorschrift des
$ 33a Abs. 1 erstmals für den Arbeitslohn an-
zuwenden, der für einen Lohnzahlungszeitraum
gezahlt wird, der nach dem 31. Dezember 1951
endet.
(6) Die Vorschrift des $ 34a gilt erstmals für den

Arbeitslohn, der für einen Lohnzahlungszeitraum ge-
zahlt wird, der nach dem 30. Juni 1951 beginnt.

(7) Steuerfreie Beträge, die für Ausgaben im
Sinn des $ 10 Abs. 1 Ziff. 2 Buchstabe e des Ein-
kommensteuergesetzes in der Fassung vom 28. De-
zember 1950bis zum Ablauf des 30. Juni 1951auf
der Lohnsteuerkarte 1951 eingetragen worden sind,
werden durch die Vorschriften des vorliegenden
Gesetzes nicht berührt. Das gleiche gilt, wenn die
Eintragung bis zum Ablauf des 30. Juni 1951 bean-
tragt worden ist.

(3) Werden neben steuerfreien Beträgen nach
Absatz 7 weitere steuerfreie Beträge nach dem
30. Juni 1951 geltend gemacht, so ist der für das
Kalenderjahr 1951 insgesamt steuerfrei bleibende
Jahresbetrag nach den Vorschriften des Einkom-
mensteuergesetzes in der vorliegenden Fassung zu
ermitteln. Jedoch sind bei der Ermittlung des
steuerfreien Jahresbetrags in diesen Fällen Auf-
wendungen im Sinn von $ 10 Abs. 1 Ziff. 2 Buch-
stabe e des Einkommensteuergesetzes in der
Fassung vom 28. Dezember 1950 mindestens mit
dem Betrag zu berücksichtigen, mit dem diese Auf-
wendungen in dem nach Absatz 7 ermittelten
steuerfreien Jahresbetrag enthalten sind.

(9) In den Fällen der Absätze 7 und 8 ist ein
danach im Lohnsteuerverfahren gewährter . steuer-
freier Betrag auch bei der Veranlagung des Arbeit-
nehmers zu berücksichtigen.

$ 53
Inkrafttreten.

Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes tritt
am 1. Juli 1951 in Kraft.
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Anlage zu $ 32 und $ 39 des Einkommensteuergesetzes

GrundtabelleA’
1, Die Einkommensteuerbeträgt in SteuerklasseI bei einem Einkommen

bis 750DM = 0DM
über 750 „ bis 1200 DM = 0 „ + 10% des 750DM übersteigendenBetrags
„ 120. „ 20 „ = 45 „ +15% „ 1200 „ „ „
„ 240 „ „ 360 „ = 225 „u +20% „ 240 „ „ „
. 3600. „ 480 „ = 465 „425% „ 360 „ a „
„ 4800. „ 600 „ = 765 „u +30% „ 480 „ „ »
. 6000 u u 720. = 115 „u +35 „° 600 „ „ .
„ 720 0 u 900 „ =. 1545 „+40 „720 „ . .
„ 9000 „ „2000 „ = 2265 „ +45 „9000 " . .
„2000 „ „ 3000 „ = 7215 „ +50% „ 2000 „ ” »
„3000 „ „4000 „ = 12215„ +55% „ 30000„ . on
„4000 „ „60000 „ = 17715„ + 60% „40000 . n .
„60000 „8000 „ = 29715„ + 70% „ 60000„ „ v
„80000 „ „100000 „ = 43715„ + 75% „80.000 „ „ „
„ 100000„ „15000 „ = 58715„ + 80% „100.000 „ . .
„ 15000 „ „20000 „ = 98715„ + 85% „ 150000„ . .
„ 200000„ „250000 „ = 141215„ + 90% „200.000 „ „ „
„250 000 = 186215„ + 95% „ 250000„ no „

2. Auf die Steuerklassen IH und IT werden die Steuersätze der Ziffer 1 mit den folgenden Maßgaben angewendet:
a) 600 DM des Jahreseinkommens aller Steuerpflichtigen der Steuerklassen II und III bleiben steuerfrei.
b) Für jedes Kind, für das dem Steuerpflichtigengemäß $ 32des Einkommensteuergesetzeseine Steuerermäßigung

zusteht oder auf Antrag gewährt wird, bleiben weitere 600 DM des Jahreseinkommens steuerfrei,

3. Bei Einkommen bis 5000 DM ist die Einkommensteuer nach der Tabelle B:zu ermitteln. Bei höheren Ein-
kommen ist die Steuer nach den Absätzen 1 und 2 zu errechnen,

4. Die Lohnsteuerbemißt sich nachden Ziffern 1 bis 3 unter BerücksichtigungeinesPauschbetragsvon 780Deutsche
Mark jährlich (für Werbungskosten 312 Deutsche Mark, für Sonderausgaben 468 DeutscheMark).
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Tabelle B
Einkommensteuer für Einkommen bis 5000 DM

Einkommen Steuerklasse | Suerkasss HLbei semalaun “ Einkommen Steuerklasse Sruerklase 1l beiKnierermaigung“

DM ı | ı Kind | Kinder) Kinder) Kinder| Kinder DM 1 u Kind |Kinaer Kinder Kinder| Kinder
1 213 «516 | 7 8 1 2 3 IA) 5 | 6 7 8

von—bis von—bis |
— — 750 — — _— — — — — 2851—2900 | 315 202 115 86 51 —_ -
751— 800 6 — _— — _— — — 2901—2950 | 325 | 210 120 89 53 — -
801— 850 10 — — — — —_ — 2951—3000 335 217 127 9 55 10 -
851— 900 15 _— — — — — — 3001-3050 345 225 |.135 94 58 14 -
901— 950 20 7 — — — — _ 3051-—3100 355 235 142 96 60 17 -
951—1000 25 11 — — _ — 3101—3150 365 245 150 100 62 20 _
1001—1050 29 15 — — — — _ 3151—3200 375 255 157 102 65 24 -
1051—1100 33 18 — — — — — 3201—3250 385 265 165 105 66 26 -
1101—1150 37 21 — — — —_ — 3251—3300 395 275 172 108 68 29 -
1151—1200 41 25 — — — — — 3301—3350 405 285 180 110 70 32 -
1201—1250 45 28 _ — — — _ 3351—-3400 415 295 187 113 7 35 -
1251—1300 52 31 — — — — — 3401—3450 425 305 195 116 73 37 -
1301—1350 co 35 10 —_ — — — 3451—3500 435 315 202 118 75 40 —_
1351—1400 67 38 15 —_ — — — 3501—3550 | 445 325 210 120 76 40 -
1401—1450 75 41 18 —_ — — — 3551—3600 | 455 335 217 127 78 41 -
1451—1500 82 45 21 — — — — 3601—3650 465 345 225 135 80 42 -
1501—1550 9% 48 25 — — —_ — 3651—3700 477 355 235 142 81 43 -
1551—1600 97 51 28 7 — — —_ 3701—3750 490 365 245 150 83 44 -
1601—1650 105 55 31 10 — — — 3751—3800 502 375 255 157 85 45 -
1651—1700 112 58 35 12 — — — 3801—3850 515 385 265 165 86 45 -
1701—1750 120 61 38 18 — —_ — 3851—3900 527 395 275 172 88 45 —_
1751—-1800 127 64 40 20 — — —_ 3901-—3950 540| 405 285 180 9 46 _
1801—1850 135 67 43 23 — — —_ 3951—4000 552| 415 295 187 97 47 3
1851—1900 142 70 45 25 — —_ —_ 4001—4050 565 425 305 195| 105 48 4
1901—1950 150 73 48 28 — —_ —_ 4051—4100 577 435 315 202 | 112 49 5
1951—2000 157 76 50 30 — — _— 4101—4150 590 445 325 210 ; 120 50 6
2001—2050 165 80 53 33 — —_ — 4151—4200 602 | 455 335 217| 127 50 8
2051—2100 172 83 56 36 — — — 4201—4259 615 465 345 225 | 135 51 9
2101—2150 180 90 59 39 —_ — — 4251—4300 627 477 355 235| 142 52 10
2151—2200 187 97 62 42 —_ — _ 4301—4350 640 490 365 245 | 150 60 10
2201—2250 195 105 65 45 — — — 4351—4400 652 502 375 255| 157 67 10
2251—2300 202 112 68 48 10 —_ — 4401—-4450 665 515 385 265| 165 75 10
2301—2350 210 120 72 50 15 — —_ 4451—4500 677 527 395 275| 172 82 10
2351—2400 217 127 76 57 18 — — 4501—4550 690 540 405 285 | 180 90 15
2401—2450 225 135 80 60 21 — — 4551—4600 702 552 A415 295| 187 97 20
2451—2500 235 142 85 64 25 _ — 4601—6450 715 565 425 305 | 195 105 25
2501—2550 | 245 150 89 67 28 — — 4651—4700 727 577 435 315 | 202 112 30
2551—2600 | 255 157 93 70 31 — _ 4701—4750 740 590 | 445 325| 210 120 35
2601—2650 265 165 | 96 72 35 — — 4751—4800 752 602| 455 335| 217 127 40
2651—2700 275 172 100 75 38 — — 4801—4850 765 615 | 465 345 | 225 135 45
2701—2750 285 180 104 78 41 — — 4851-—4900 780 627 477 355 ı 235 142 52
2751—2800 | 295 187 107 80 45 _ _ 4901—4950 795 640 | 490 | 365| 245 150 60
2801—2850 | 305 195 110 34 48 — — 4951—5000| 810 652 | 502 | 375 255 157 67
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Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen:

$1
Grundsatz

zum Land Berlin gilt nach Maßgabe dieses Gesetzes
dasselbe Recht, das nach dem Grundgesetz und den
Bundesgesetzen für die finanziellen Beziehungen
des Bundes zu den übrigen Ländern gilt. Für die
finanziellen Beziehungen der übrigen Länder zum
Land Berlin gilt nach Maßgabe dieses Gesetzes das-
selbe Recht, das nach dem Grundgesetz und den
Bundesgesetzen für die finanziellen Beziehungen
der Länder untereinandergilt. :
(2) Sind die finanziellen Beziehungen des Bundes

zu den übrigen Ländern auf bestimmten Sach-
gebieten vertraglich geregelt, s0 sollen die Bundes-
regierung und der Senat des Landes Berlin . ent-
sprechende Regelungen treffen.

mit Wirkung vom 1. April 1951.

$2
Uberleitung von Lasten und Deckungsmitteln
(1)Für den Ubergangder nachdiesemGesetz

mittel ist Stichtag der i. April 1951.
(2) Das Erste Gesetz zur Uberleitung von Lasten

' und Deckungsmitteln auf den Bund — Erstes Uber-
leitungsgesetz — in der Fassung vom 21. August
1951 (BundesgesetzbIl. I S. 779) und die Artikel II
bis V des Zweiten Gesetzeszur Uberleitungvon
Lasten und Deckungsmitteln auf den Bund — Zwei-
tes Uberleitungsgesetz — vom 21.August 1951(Bun-

“ desgesetzbI. I S. 774) gelten mit den folgenden Ab-
weichungen:

1.Soweitdas Erste und das ZweiteUbet-
leitungsgesetz von Tatbeständen oder
Rechtsverhältnissen nach dem Sfand vom

«

„ 831.März 1950oder vom 1. April 1950aus-
gehen, tritt im Verhältnis zwischen dem
Bund-und dem Land Berlin an die Stelle
derJahreszahl1950die Jahreszahl1951;
bundesgesetzliche Bestimmungen, nach
denen der Bund im Verhältnis zum Land
Berlin Aufwendungeh vor dem 1. April

' 1951 übernommen hat, bleiben unberührt.
2. Die Höhe der Aufwendungen, die der

Bund nach den Bestimmungen des 8 1
Abs. 1Ziff. 3 bis 6‘desErstenUberleitungs-
gesetzes trägt, kann durch Vereinbarung
zwischen dem Bundesminister der Finanzen
und dem Senat des Landes Berlin fest be-
messen werden.

©3. Die Aufwendungen, die sich aus dem Voll-
zug des Gesetzes des Landes Berlin über
die Versorgung von Kriegs- und Militär-
dienstbeschädigten sowie ihren Hinterblie-
benen vom 24. Juli 1950 (VerordnungsbI.
für Berlin I S. 318) ergeben, trägt der Bund
in Höhe von 75 vom Hundert. .

(3) Das Aufkommen aus der Ausgleichsäbgabe
auf Grund des -Gesetzes des Landes Berlin über
eine Ausgleichsabgabe vom 2. März 1950 (Ver-
ordnungsbÞI.für Berlin I S. 91) fließt dem Bund zu.

SAE $3,
Ausgleichsforderungen

(1)Der Bund erstattetdem Land Berlin 90 vom
Hundert der Zinsen für Ausgleichsforderungen, die
auf Grund der Durchführungsbestimmung Nr. 19
zur Zweiten Verordnung zur Neuordnung des Geld-
wesens (Umstellungsverordnung) vom23. Dezember
1949 (VerordnungsbI. für Berlin I S. 509) aus der
Umstellung der überörtlichen Berliner Uraltguthaben
gegen das Land Berlin entstehen. Durch Rechtsver-
ordnung der Bundesregierung wird bestimmt,welche
Uraltguthaben als überörtlich im Sinne dieses Ge-
setzes gelten. .
(2) Bestimmungen, die zur Anpassung der Wäh-

rungsgesetzgebung im-Land Berlin an die Währungs-

|



geselzgebung im übrigen Gellungsbereich desGrund-
geselzes für Ausgleichsforderungen oder für Zinsen
und Tilgungsbelräge von Ausgleichsforderungen
erforderlich werden, bleiben ciner besonderen ge-
seclzlihen Regelung vorbechallen.-

$4
Rechte und Pflichten des Landes Berlin

Trägt der Bund im Verhältnis zum Land Berlin
beslimmle Laslen oder flicßen ihm bestimmte
Dekungsmittel zu, s0 hat das Land Berlin auf die-
sen Sachgebieten gegenüber dem Bund die gleichen
Rechte und die gleichen Pflichten wie die übrigen
Länder.

$5
Haushaltsrecht

Soweit das Land Berlin Teile des Bundeshaus-
haltsplans ausführt oder zur Erfüllung bestimmter
Zwecke Bundesmittel erhält oder Bundesvermögen
oder Bundesmittel verwaltet, gelten die Bestim-
mungen der Reichshaushaltsordnung und die zu
ihrer Ergänzung und Durchführung erlassenen Vor-
Schriften. Entsprechendes gilt für die Mittel aus
Sondervermögen des Bundes.

$6
Bundesrechnungshof

Das Geselz über Errichtung und Aufgaben des
Bundesrechnungshofes vom 27. November 1950
(BundesgesetzÞI. S. 765) tritt im Land Berlin zu dem
Zeitpunkt in Kraft, zu dem dieses Gesetz im Land
Berlinnach$ 19Abs. 1in Kraftgesetztwird.

$7
Finanzverwaltung

(1) Im Land Belin gelten bis auf weiteres nicht:
1. das Gesetz über die Finanzverwaltung vom

6. September 1950 (BundesgesetzbI. S, 448)
mit Ausnahme der $8823 bis 33 und des
$ 39; jedoch bleiben die $$ 17, 21 Satz 2,
S8 24 bis 29, 44, 45 und 46 Abs. 1 der
Reichsabgabenordnung im Land Berlin mit
der Abweichung in Kraſt, daß der Senator
ſür Finanzen an die Stelle des Reichs-
ministers der Finanzen tritt, Mit dieser
Maßgabe treten die $$ 23 bis 33 und $ 39
im Land Berlin zu dem Zeitpunkt in Kraft,
zu dem dieses Gesetz im Land Berlin nach
$ 19Abs. 1 in Kraft gesetzt wird;

2. das Geselz über die Errichtung der Bundes-
monopolverwaltung für Branntwein vom
8. August 1951 (BundesgesetzbI. I S. 491).

(2) Soweit und solange die Finanzbehörden des
Landes Berlin Abgaben verwalten, deren Aufkom-
men ganz dem Bund zufließt, unterstehen sie un-
mittelbar den Weisungen des Bundesministers der
Finanzen.
(3) Soweit und solange die Finanzbehörden des

Landes Berlin Abgaben verwalten, deren Aufkom-
men dem Bund zufließt, erhält das Land Berlin vom
Bund für die Verwaliung dieser Abgaben eine Ent-
schädigung. Die Entschädigung beträgt:
4.5 vom Hundert des Aufkommens der Zölle und

der Verbrauchsteuern mit Aus-
nahme der Biersteuer;

2 vom Fundert des Aufkommens der Umsatz-
steuer und der Beförderungsteuer;

4 vom Hundert des vom Bund in Anspruch ge-
nommenen Teilaufkommens der
Einkommensteuer und der Kör-
perschaftsteuer.

$8
Bundesfinanzhof

(1) Das Gesetz über den Bundesfinanzhof vom
29. Juni 1950 (BundesgesetzbI, S. 257) tritt im Land
Berlin zu dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem dieses Ge-
setz im Land Berlin nach $ 19 Abs. 1 in Kraft gesetzt
wird; bis zum Inkrafttreten einer bundesgesetz-
lichen Regelung der Finanzgerichtsbarkeit (Artikel
108Abs. 5 des Grundgesetzes) gilt das Verwaltungs-
gericht Berlin als Finanzgericht.
(2) Die Zuständigkeit des Bundesfinanzhofs er-

streckt sich nicht auf die Baunotabgabe (Gesetz über
eine Baunotabgabe vom 21. Juli 1949 — Verord-
nungsbI. für Berlin IS. 273 — und Gesetz über die
Verlängerung der Baunotabgabe vom 15.Dezember
1950— VerordnungsÞ1. für Berlin I S. 559 —), die
Notabgabe vom Betriebsvermögen in Berlin [West]
(Artikel IIT des Ersten Gesetzes über die Neuord-
nung der Vermögensbesteuerung in Berlin vom
29. Dezember 1950 — VerordnungsbÞbl.für Berlin
1951IS. 26—) und auf Gemeindeabgaben mit Aus-
nahme der Grundsteuer und der Gewerbesteuer.

$9
Reichs- und Staatsvermögen

Das Gesetz zur vorläufigen Regelung der Rechts-
verhältnisse des Reichsvermögens und der preußi-
schen Beteiligungen vom 21. Juli 1951 (Bundes-
gesetzbI. I S. 467) und die Verordnung zur Durch-
führung des $ 6 dieses Gesetzes vom 26. Juli 1951
(BundesgesetzbI. I S. 471) treten im Land Berlin zu
dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem dieses Gesetz im
Land Berlin nach $ 19 Abs. 1 in Kraft gesetzt wird.

$ 10
Post- und Fernmeldewesen

(1) Die Einnahmen und Ausgaben des vom Senat
des Landes Berlin verwalteten Post- und Fern-
meldewesens gehen mit Wirkung vom 1. April 1951
auf den Bund (Deutsche Bundespost) über.

(2) Der Bundesminister für das Post- und Fern-
meldewesen kann den für das Post- und Fernmelde-
wesen zuständigen Behörden des Landes Berlin
nach Anhörung des Senators für das Post- und Fern-
meldewesen Weisungen erteilen. Die dem Bundes-
minister der Finanzen gegenüber der Deutschen
Bundespost zustehenden Befugnisse erstrecken sich
auch auf die Verwaltung des Post- und Fernmelde-
wWwesensin Berlin. Die Überwachung der Haushalts-
führung und die Prüfung der Haushaltsrechnung
obliegen dem Bundesrechnungshof nach den für die
Deutsche Bundespost geltenden Bestimmungen.
(3) Bis zum 31. März 1952 finden Ablieferungen

aus den Betriebseinnahmen des Post- und Fern-
meldewesens in Berlin an den Bund und an das
Land Berlin nicht statt.



(4) Nach Errichtung einer Rundfunkanstalt für das
Land Berlin wird ein Teil der Rundfunkgebühren,
der nach den im übrigen Geltäingsbereichdes Grund-
gesetzes geltenden Grundsätzen zu bemessen ist, an
diese Anstalt abgeſührt. Bis dahin stehen die Rund-
funkgebühren nach Absatz 1 der Deutschen Bundes-
post zu.

$ 11
Fortgeltung alten Rechts

Recht aus der Zeit vor dem Zusammentritt des
Bundeslages, das im übrigen Geltungsbereich des
Gr ndgesetzes Bundesrecht geworden ist und im
Land Berlin fortgilt, wird im Land Berlin Bundes-
recht von dem Zeitpunkt ab, zu dem dieses Gesetz
im Land Berlin nach $ 19 Abs. 1 in Kraft gesetzt
wird.

$ 12
Bundesabgabenrecht

(1) Bundesrecht über die im Artikel 105 des
Grundgesetzes bezeichneten Abgaben, das für den
übrigen Geltungsbereich des Grundgesetzes gleich-
zeitig mit oder nach dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes verkündet wird, wird im Land Berlin binnen
eines Monats nach seimnerVerkündung im Bundes-
gesetzblatt oder im Bundesanzeiger gemäß Arti-
kel 87 Abs. 2 der Verfassung von Berlin in Kraft
gesetzt.

(2) Das in der Anlage 1 bezeichnete Bundesrecht
tritt im Land Berlin mit Wirkung vom 1. Januar
1952 in Kraft.

(3) Das in der Anlage 2 bezeichnete, vom Bundes-
recht abweichende Recht des Landes Berlin bleilt
als Bundesrecht bis zum 31. Dezember 1952 in Kraft.

(4) Auf dem Gebiet der Einheitsbewertung und
der Vermögensteuer gelten für die Zeit bis zur
nächsten Hauptfeststellung der Einheitswerte des
Grundbesitzes die bisherigen Bestimmungen des
Landes Berlin weiter; das Land Berlin kann für diese
Zeit vom Bundesrecht abweichende Bestimmungen
erlassen.

(5) Artikel II des Gesetzes zur Anderung des
Grundsteuergesetzes vom 10. August 1951 (Bundes-
gesetzbl, IS. 515) und das Grundsteuergesetz in der
Fassung vom 10. August 1951 (BundesgesetzbI. I
S5.519) mit Ausnahme des $ 33 treten im Land Berlin
mit Wirkung vom1, April 1951 in Kraft. Der Senat
des Landes Berlin wird ermächtigt, für die Zeit bis zur
nächsten Hauptfeststellung der Einheitswerte des
Grundbesitzes vom Bundesrecht abweichende Be-
stimmungen über den Erlaß der Grundsteuer oder
eines Teils der Grundsteuer in Fällen wesentlicher
Ertragsminderung (Artikel IT Nr. 1 Buchstabe k des
Gesetzes zur Anderung des Grundsteuergesetzes)
zu erlassen,

(6) Artikel TIT des Ersten Gesetzes des Land2s
Berlin über die Neuordnung der Vermögensbesteue-
rung in Berlin vom 29, Dezember 1950 (Verord-
nungsbI. für Berlin 1951S. 26) und das Gesetz des
Landes Berlin über Abgaben in Vorbereitung eines
Lastenausgleichs vom 20. Dezember 1951 (Gesetz-

und VerordnungsbÞ1I.für Berlin S. 1187) gelten bis
zum Schluß des Kalendervierteljahres, in dem die
bundesgesetzliche Regelung des Lastenausgleichs
im Land Berlin nach Artikel 87 Abs. 2 seiner Ver-
fassung in Kraft gesetzt wird.

$ 13
Sonstiges Bundesrecht

(1) Sonstiges Bundesrecht, das für den übrigen
Geltungsbereich des Grundgesetzes gleichzeitig mit
oder nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ver-
kündet wird und dessen Geltung im Gebiet des
Landes Berlin ausdrücklich bestimmt ist, wird im
Land Berlin binnen eines Monats nach seiner Ver-
kündung im Bundesgesetzblatt oder im Bundes-
anzeiger gemäß Artikel 87 Abs. 2 der Verfassung
von Berlin in Kraft gesetzt.

(2) Das in der Anlage 3 bezeichnete Bundesrecht
tritt im Land Berlin zu dem Zeitpunkt in Kraft, zu
dem dieses Gesetz im Land Berlin nach $ 19 Abs. 1.
in Kraft gesetzt wird, soweit sich nicht aus der An-
lage etwas anderes ergibt.

(3) Das Gesetz des Landes Berlin übér die Eröff-
nungsbilanz in Deutscher Mark und die Kapital-
neufestsetzung (D-Markbilanzgesetz) vom 12.August
1950(VerordnungsbI. für Berlin I S. 329),das Gesetz
des Landes Berlin zur Anderung und Ergänzung des
D-Markbilanzgesetzes (D-Markbilanzergänzungs-
gesetz) vom 24. Mai 1951 (Gesetz- und Verord-
nungsblatt für Berlin S. 382) und das Zweite Gesetz
des Landes Berlin zur Anderung des D-Markbilanz-
gesetzes vom 11. Dezember 1951 (Gesetz- und Ver-
ordnungsbI. für Berlin S. 1139) werden im Land
Berlin Bundesrecht von dem Zeitpunkt ab, zu dem
dieses Gesetz im Land Berlin nach $ 19 Abs. 1 in
Kraft gesetzt wird.

$ 14
Durchführungsverordnungen

Ist im Bundesrecht, das als solches im Land Berlin
in Kraft tritt, die Ermächtigung zum Erlaß von
Durchführungsverordnungen vorgesehen, so gelten
die auf Grund dieser Ermächtigung erlassenen
Durchführungsverordnungen im Land Berlin von
dem Zeitpunkt ab, zu dem die ErmächtigungsVor-
schrift im Land Berlin als Bundesrecht in Kraft tritt.
Treten die Durchführungsverordnungen im übrigen
Geltungsbereich des Grundgesetzes zu einem spä-
teren Zeitpunkt in Kraft, so0gelten sie im Land
Berlin von diesem Zeitpunkt ab.

$15
Allgemeine Bestimmungen über die

Rechtsangleichung
(1) Soweit sich aus diesem Gesetz und seinen

Anlagen nicht etwas anderes ergibt, tritt das vom
Land Berlin zu übernehmende Bundesrecht mit dem-
selben Wortlaut in Kraft, mit dem es im übrigen
Geltungsbereich des Grundgesetzes gilt. Abweichun-
gen sind zulässig, soweit sie

1, dur die Bezugnahme auf bisher ab-
weichende Regelungen des Landes Berlin,



2. dur das nach diesem Gesetz zugelassene
Sonderrecht des Landes Berlin,

3. durm abweichende Behördenbezeichnungen
im Land Berlin

bedingt sind.
(2) Die Bundesregierung wird ermädtigt, den

Geltungsbereich von Bundesrecht, dessen Geltung
im Gebiet des Landes Berlin noch nicht kraft aus-
drücklicher Bestimmung vorgesehen ist, durch
Rechtsverordnung auf das Gebiet des Landes Berlin
zu erstrecken, sofern es im Land Berlin nachArtikel 87
Abs. 2 seiner Verſfassung in Kraft gesetzt wird.

$ 16
Bundeszuschuß für den Haushalt des Landes

Berlin

(1) Das Land Berlin erhält mit Wirkung vom
1. April 1951 zur Deœung des Fehlbedarfs seines
Landeshaushalts einen Bundeszuschuß. Die Höhe
des Bundeszuschusscs wird durch das Gesetz über
die Feststellung des Bundeshaushaltsplans bestimmt.
Der Bundeszuschuß ist dem Land Berlin in monat-
lichen Teilbeträgen zu überweisen.

(2) Der Bundeszuschuß s0olls0 bemessen sein, daß
das Land Berlin die durch seine besondere Lage
bedingten Aufgaben erfüllen kann.

(3) Solange die Abgabe „Notopfer Berlin“ erhoben
Wird, dient ihr Aufkommen der Deckung des Bundes-
zuschusses. Ubersteigt das Aufkommen den fest-

gesetzten Bundeszuschuß, so verbleibt der Mehr-
betrag dem Bund.

8 17
Statistik

Die für den übrigen Geltungsbereich des Grund-
gesetzes angeordneten aligemeinen sftatistischen
Erhebungen werden auch im Land Berlin durm-
geführt. Die Bestimmung des $ 4 gilt entsprechend.

$ 18
Durchführung des Gesetzes

Der Bundesminister der Finanzen erläßt die zur
Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen all-
gemeinen Verwaltungsvorschriften. Zu $ 10 erläßt
sie der Bundesminister für das Post- und Fernmelde-
Wwesen.

$ 19
Gesetzliche Ubernahme durch Berlin

(1) Dieses Gesetz wird wirksam, sobald das Land
Berlin nach Artikel 87 Abs. 2 der Verfassung von
Berlin seine Anwendung. beschließt.

(2) Die Durchführung dieses Gesetzes durch das
Land Berlin bildet die Voraussetzung für die finan-
ziellen Leistungen, zu denen der Bund nam den
Bestimmungen dieses Gesetzes gegenüber dem Land
Berlin verpflichtet ist.

$ 20
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft.



Bundesabgabenrecht,
das mit Wirkung vom 1. Januar 1952

im LandBerlin in Eraft tritt

Brann{weinmonopol vom 21. Oktober 1948
(WiGBI. S. 103)

läufigen Neuordnung von Steuern vom 20. April
1949 (WiGBI. S. 69)

wein zur Herstellung von Treibstoff vom
10.August1949(WiGBI.S.248)

vom 18. April 1950 (BundesgesetzbI.S. 93)

vom 14. August 1950 (BundesgesetzbÞI.S. 363)
über die Bildung eines vorläufigen

Bewertungsbeirates vom 28. September 1950
(BundesgesetzbI. S. 682)

Höchstgrenzen der Stück-
einheit bei Zigaretten vom 21. November 1950
(BundesgesetzbI. S. 789)

Anderung des Mineralölsteuer-

S.73)
2, 4 und 5 des Gesetzes zur Wieder-

erhebung der Beförderungsteuer im Möbelfern-
verkehr und im Werkfernverkehr und zur
Anderung von Beförderungsteuersätzen vom
2. März 1951 (BundesgesetzbI.I S. 159)
$2 des Gesetzes zur Aufhebung und Ergänzung
von Vorschriften auf dem Gebiete der Mineralöôl-
wirtschaft vom 31. Mai 1951 (BundesgesetzbI.I
S. 371)
Verordnung über Steuersätze für Auszüge aus
Kaffee (Kaffee-Extrakte) und für Gemische
anderer Stoffe mit Kaffee vom 16. Juni 1951
(Bundesanzeiger Nr. 127 vom 5. Juli 1951)
Verordnung über Steuersätze für Teeauszüge
vom 16. Juni 1951(Bundesanzeiger Nr. 127vom
95.Juli 1951)
Erbschaftsteuergesetz in der Fassung
30. Juni 1951 (BundesgesetzbÞI.I S. 764)
Geselz über steuerliche Behandlung von Tabak-
erzeugnissen besonderer Eigenart vom 21. Juli
1951 (BundesgesetzbI. IS. 469)

vom

Verordnung über Preisklassen und Packungs-
größen für Tabakerzeugnisse vom 25. Juli 1951
(Bundesanzeiger Nr. 145vom 31. Juli 1951)

geselzes vom 7. August 1951 (Bundesgesetzb1.I
S. 489)
Verordnung . über Kaffeesteuersätze (Durch-
schnitlsteuersätze für Auszüge aus Kaffee -
Kaffee-Extrakte — und für Gemische anderer
Stoffe mit Kaffee) vom 19, Oktober 1951
(Bundesanzeiger Nr. 209 vom 27. Oktober 1951)

Abgabenrecht des Landes Berlin,

in Kraft bleibt

verkehrsteuer und der Wechselsteuer vom
21. Juli 1949(VerordnungsÞ1. für Berlin I S. 219)

Tee vom 21. Juli
Berlin I S. 249)

1949 (VerordnungsÞIl. für

1950(VerordnungsÞI. für Berlin I S. 91)

und Lotteriegesetzes vom 8. April 1922 in der
Fassung des Gesetzes über die Erhöhung der
Rennwettsteuer vom 10.April 1933vom 23.März
1950(VerordnungsbÞI.für Berlin I S, 169)

in der Bundesrepublik Deutschland geltende
Einkommensteuerrecht vom 16. Mai 1950 (Ver-
ordnungsbÞ1.für Berlin I S. 183)

in der Bundesrepublik Deutschland geltende
Körperschaftsteuerrecht vom 16.Mai 1950{Ver-
ordnungsÞI, für Berlin I S. 199)

gesetzes vom 3. August 1950 (Verordnungsbl.
für Benin IS. 379)

Anderung des Gesetzes über das Branntwein-
monopol vom 7. August 1950 (VerordnungsÞI.
für Berlin IS. 394)

steuergesetzes vom 7. August 1950 (Verord-
nungshbhI.für Berlin 1S. 395)

gesetzes vom 22. September 1950 (Verordnungs-
blatt für Berlin IS. 419) :

Bundesrecht, ‘
das mit dem Inkrafttreten des Dritten Uber-

Amtes des Vereinigten Wirtschaftsgebietes vom
21. Januar 1948 (WiGBI. S. 19) in der Fassung
des Zweiten Gesetzes über den vorläufigen
Aufbau der Verwaltung des Vereinigten Wirt-
schaftsgebietesvom 19.Januar 1949(WiGBI. S. 9)

Nationalsozialismus in der Sozialversicherung
vom 22. August 1949 (WiGBI. S. 263)

leistungen und Gewährsleistungen im Ausfuhr-
geschäft vom 26. August 1949 (WiGBI. S. 303)

tember 1949 (WiGBI, S. 305)



S6

8 1Abs. 1 und 3, $$ 13und 14des Gesetzes über
die Aufstellung und Ausführung des Bundes-
haushaltlsplans für das Rechnungsjahr 1949sowie
über die Haushaltsſührung und über die vor-
läufige Rechnungsprüfung im Bereich der Bundes-
verwaltung (Haushaltsgesctz 1949 und Vor-
läufige Iaushaltsordnung) vom 7. Juni 1950
(BundesgeselzbI. S. 199)

hörige von Kriegsgefangenen vom 13. Juni 1950
(BundesgeselzhbI.S. 204)

dem Gebiete der Ernährungswirtschaft vom
28. Juli 1950 (BundesgesetzbI.S. 340)

schen Gebielskörperschaften vom 15, August
1950 (BundesgesetzbI.S. 365)

die Ubernahme von Sicherheits-
leistungen und Gewährleistungen im Ausfuhr-
geschäft vom 4. September 1950 (Bundesgesetz-
blatt S. 447)
Gesetz über den Verkehr mit Getreide und
Fultermitteln (Gelreidegeselz) vom 4.November
1950 (BundesgesetzbI. S. 721) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 24. November 1951
(BundesgesetzbIl. I S. 900)
Gesetz über den Verkehr mit Zucker (Zucker-
gesetz) vom 5. Januar 1951 (BundesgesetzbÞbI. I
S. 47)
Verordnung über die Bereitstellung von Lagern
und über die Verteilung der in das Bundesgebiet
aufgenommenen Deutschen aus den unter frem-
der Verwaltung stehenden deutschen Gebiets-
teilen, aus Polen und der Tschechoslowakei auf
die Länder des Bundesgebietes vom 8. Februar
1951 (Bundesanzeiger Nr. 29 vom 10. Februar
1951)
Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeug-
nissen und Fetten (Milh- und Fettgesetz) vom
28. Februar 1951(BundesgesetzbI. IS. 135)
Gesetz über die vermögensrechtlichen Verhält-
nisse der Bundesautobahnen und sonstigen
Bundesstraßen des Fernverkehrs vom 2. März
1951 (Bundesgesetzbl. I. S. 157) mit der Ab-
weichung, daß in $ 6 jeweils die Worte ,1. April
1950“ durch die Worte „1, April 1951" und die

15.

18.

21.

Worte „31. März 1950“ durm die Worte
„31. März 1951“ ersetzt werden.
Gesetz zur Anderung des Gesetzes über Arbeits-
vermittlung und Arbeitslosenversicherung vom
29. März 1951 (BundesgesetzbI. 15. 219)
Gesetz über die Bemessung und Höhe der
Arbeitslosenfürsorgeunterstützung vom 29.März
1951 (BundesgesetzbI. I S. 221)
Zweites Gesetz über die Ubernahme von
Sicherheitsleistungen und Gewährleistungen im
Ausfuhrgeschäft vom 20. April 1951 (Bundes-
gesetzbI. I S. 255)
Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Aus-
länder im Bundesgebiet vom 25. April 1951
(BundesgesetzbIL.I. S. 269)
Gesetz über den Verkehr miti Vieh und Fleish
(Vieh- und Fleischgesetz) vom 25. April 1951
(BundesgesetzbI. I S. 272) -
Gesetz über die Rechtsstellung der in den ersten
Deutschen Bundestag gewählten Angehörigen
des öffentlichen Dienstes vom 11. Mai 1951
(BundesgesetzbÞhI.I S. 297)
Gesetz über eine Bundesbürgschaft für Kredite
zur Finanzierung der Lebensmittelbevorratung
vom 14. Juli 1951 (BundesgesetzbÞI.I S. 450)
Gesetz über die Ubernahme von Sicherheits-
leistungen und Gewährleistungen zur Förderung
der deutschen Wirtschaft vom 21. Juli 1951
(BundesgesetzbI. IS. 471)
Gesetz über Preise für Getreide inländiser
Erzeugung . für das Getreidewirtschaftsjahr
1951/52und über besondere Maßnahmen in der
Getreide- und Futtermittelwirtschaft vom 21. Juli
1951 (BundesgesetzbÞI.I S. 451)
Gesetz über eine Bundesbürgschaft zur Abwick-
lung von Saatenkrediten für die Ernten bis zum
Jahre 1949vom 30. Juli 1951 (BundesgesetzbÞI.I
S. 475)

schaften des Bundes zur Förderung des Woh-
nungsbaues (Bürgschaftsverordnung) vom 30.Juli
1951 (BundesgesetzhI. IS, 483)
Gesetz zur Anderung und Ergänzung des Ge-
setzes über Viehzählungen vom 2. August 1951
(BundesgesetzbÞI. I S, 481)



Der Bundestag hat mit Zuslimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen:

TEIL I
Aufbringung der Investitionshilfe

$1
Zweck des Geselzes

(1) Zur Deckung des vordringlichen Investitions-
bedarfs des Kohlenbergbaus, der eisenschaffenden
Industrie und der Energiewirtschaft hat die gewerb-
liche Wirtschaft nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes einen einmaligen Beitrag (Investitionshilfe)
zu leisten, der eine Milliarde Deutsche Mark zu er-
bringen hat. Dabei werden die auf die bezeichneten
Industriezweige, auf die Betriebe der öffentlichen
Wasserversorgung und des öffentlichen Verkehrs
und auf die öffenilichen Hafenbetriebe entfallenden
Leistungen nicht eingerechnet.
(2) Als vordringlicher Investitionsbedarf gemäß

Absatz 1 gelten auch TInvestitionenfür die Wasser-
wirtschaft und den Gülerwagenbau der Bundesbahn,
ohne die die Kohlenförderung und die Eisen- und
Stahlerzeugung nicht gesLleigert oder volkswirt-
schaftlich nutzbar gemacht werden können.

82
Aufbringungspflicht

(1) Der Aufbringungspflicht unterliegt jeder Ge-
werbebetrieb im Sinne des Gewerbesteuerrechts,
der am 1. Januar 1951 bestanden hat oder im Laufe
des Kalenderjahres 1951neu gegründet worden ist
oder gegründet wird, soweit er im Bundesgebiet
betrieben wird, Im Bundesgebiet betrieben wird ein
Gewerbebetrieb, soweit für ihn im Bundesgebiet
oder auf einem in einem Schiffsregister des Bundes-
gebietes eingetragenen Kauffahrteisciff eine Be-
triebsstätte unterhalten wird.

(2) Als Gewerbebetrieb im Sinne dieses Gesetzes
gilt stets und in vollem Umfang die Tätigkeit der
Rundfunkunternehmen ohne Rücksicht auf ihre
Rechtsform únd ihre steuerliche Behandlung.

$3
Befreiungen

Der Aufbringungspflicht unterliegen nicht:
1. die Deutsche Bundespost, die Deutsche Bun-

desbahn und das Unternehmen „Reichsauto-
bahnen“;

2. die Monopolverwaltungen des Bundes, der
Bundesschleppbetrieb einsMließlih der in
seiner Regie betriebenen Werſten und die
sfaatlichen Lotterieunternehmen;

3. die Bank deutscher Länder und die ihr ange-
schlossenen Landeszentralbanken, die Kredit-
anstalt für Wiederaufbau, die landwirtschaft-
liche Rentenbank, die deutsche Genossen-
schaftskasse und die Vertriebenenbank;

4. die Staatsbanken,soweit sie Aufgabenstaats-
wirtschaftlicher Art erfüllen;

5. Kreditinstitute, die am 30. Juni 1951 sich in
Liquidation befanden oder zum Zwecke der
Abwicklung als verlagert anerkannt waren;

6. die öffentlichen oder unter Staatsaufsicht
stehendenSparkassen und die Kreditgenossen-
schaften, soweit sie der Pflege des eigentlichen
Sparverkehrs dienen;

7. Hauberg-, Wald-, Forst- und Laubgenossen-
schaften und ähnliche Realgemeinden. Unter-
halten sie einen Gewerbebetrieb, der über den
Rahmen eines Nebenbetriebes hinausgeht, s0
sind siíieinsoweit aufbringungspflichtig;

8. Unternehmen, die nach der Satzung, Stiftung
oder sonstigen Verfassung und nach ihrer
tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen
oder kirchlichen Zwecken dienen. Unterhalten
sie einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
{(ausgenommen Land- und Forstwirtschaft),
der über den Rahmen einer Vermögensver-
waltung hinausgeht, so sind sie insoweit auf-
bringungspflichtig;

9. Hochsee-, Küsten- und Binnenfischerei, Bin-
nenschiffahrt, Küstenschiffahrt und Hochsee-
schiffahrt, die niht bundeseigenen Eisen-
bahnen, die öffentlichen Verkehrsbetriebe;

10. Vereinigungen, die die gemeinschaftliche Be-
nutzung land- und forstwirtschaftlicher Be-
triebseinrichtungen oder Betriebsgegenstände
oder die Bearbeitung oder Verwertung der
von den Mitgliedern selbst gewonnenen land-
und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse zum Ge-
genstand haben (z.B. Dresch-, Molkerei-,
Pflug-, Viehverwertungs-, Wald-, Zuchtgenos-
senschaften, Waldbauvereine, Winzervereine),
soweit die Bearbeitung oder Verwertung im
Bereich. der Land- und Forstwirtschaft liegt.

$ 4
Auífbringungsschuldner

Aufbringungsschuldner ist der Unternehmer. Als
Unternehmer gilt der, für dessen Rechnung das Ge-
werbe betrieben wird, Wird das Gewerbe für Reh-
nung mehrerer Personen betrieben, s0 sind diese Ge-
samtschuldner. Hinsichtlichh der Haftung der Kom-
manditisten bleibt $ 171Abs. 1 des Handelsgesetz-
buchs unberührt.

$9
Inhalt der Aufbringungspflicht

(1) Der Aufbringungsschuldner hat die öffentlich-
rechtliche Verpflichtung, die Aufbringungsbeträge
nach Maßgabe der $$ 6 bis 11 an die Industriekredit-
bank AG in Düsseldorf (Kreditinstitut) für Rechnung
*„Industriekreditbank-Sondervermögen Investitions-
hilfe“ zu zahlen. Das Kreditinstitut kann sich der
Mitwirkung von Hilfsstellen, insbesondere anderer
Banken bedienen.



(2) Ein Aufbringungsschuldner, der Aufbringungs-
beträge entrichtet hat, wird nah Maßgabe der ge-

der Vorschriften der $$ 31 folgende. Die Erwerbs-
berechtigung ist vor Ablauf von drei Monaten nach
voller Zahlung der Aufbringungsschuld nicht über-
tragbar. Wird ein Teil der Aufbringungsschuld er-
lassen, s0 wird die Erwerbsberechtigung in Höhe
der geleisteten Beträge mit dem Erlaß des Rest-
betrages übertragbar.

(3) Die gezahlten Aufbringungsbeträge werden
von dem der Zahlung folgenden Monat an bis zur
Zuteilung der Wertpapiere mit vier vom Hundert
jährlich verzinst,. Die aufgelaufenen Zinsen werden
am Schlusse eines jeden Kalenderjahres, erstmalig
am 31. Dezember 1952, bar ausgezahlt.
(4) Ein Anspruch auf Rückzahlungwird nicht da-

durch begründet, daß der Aufbringungsschuldner
seine Erwerbsberechtigung nicht ausübt oder zuge-
teilte Wertpapiere nicht abnimmt.

$6
Bemessungsgrundlage °

(1) Bemessungsgrundlage für die Höhe des Auf-
bringungsbetrages ist die Summe der Gewinne aus
Gewerbebetrieb, die bei der Veranlagung der Ka-
lenderjahre 1950 und 1951 nach den Vorschriften
des Einkommensteuergesetzes oder des Körper-
schaftsteuergesetzes zugrunde gelegt worden sind,
zuzüglich der Beträge, die in den Kalenderjahren
1950und 1951auf Grund der Vorschriften der $8 7
bis 7 e des Einkommensteuergesetzes bei der Ermitt-
lung des Gewinnes vom Gewinn abgesetzt worden
Sind und zuzüglich vier vom Hundert der nach Ab-
saâtz2 anzusetzenden Umsätze in den Kalender-
jahren 1950 und 1951.

(2) Als Umsätze im Sinne von Absatz 1 sind an-
zusetzen die Umsätze im Sinne des $ 1 Nr. 1 und 2
des Umsatzsteuergesetzes sowie die Umsätze in den
Zollausschlüssen. Ausgenommen sind Umsätze ge-
mäß $ 4 Nr. 8 des Umsatzsteuergesetzes, soweit die

in ähnlichen Vergütungen bestehen. Ausgenommen
Sind ferner Geschäftsveräußerungen im Sinne
des $ 85 der Durchführungsbestimmungen zum Um-
satzsteuergesetz. Für die Bemessung des Umsatzes
gelten die Vorschriften des Umsatzsteuerrechts ent-
sprechend.
(3) Der Betrag, der sich nach den Absätzen 1 und

2 ergibt, ist zu kürzen:
a) bei Einzelunternehmen um einen Pausch-

betrag für den Unternehmer in Höhe von
zehntausend Deutsche Mark für jedes Jahr,

b) bei Personengesellschaftenmit zwei Mit-
unternehmern um einen Pauschbetrag in
Höhe von zehntausend Deutsche Mark und
für Personengesellschaften mit drei oder
mehr Mitunternehmern um zwölftausend
Deutsche Mark für jedes Jahr.

(4) Abweichend von den Vorschriften des Körper-
schaftsteuergesetzes darf bei juristischen Personen
für die Bezüge der Vorstandsmitglieder und Ge-
schäftsführer nur ein Pauschbetrag von zusammen

werden.

(5) Bei Betrieben, die im Jahre 1950gegründet
worden sind, wird die Bemessungsgrundlage nur
auf das Kalenderjahr 1951bezogen.
(6) Die Bemessungsgrundlage beträgt im Höchst-

falle dreißig vom Hundert der Umsätze im Sinne
von Absatz 2.

$7
Au#fbringungssatz

(1)Der Aufbringungssatzbeträgtvorbehaltlim
des Absatzes 3 dreieinhalb vom Hundert der Be-
messungsgrundlage.

(2) Für Betriebe, die nach dem 31. Dezember 1950
gegründetworden sind sowie für die in $ 6 Abs. 5
genanntenBetriebe beträgt der Aufbringungssatz
sieben vom Hundert.

ist bis zum 31. August 1952durch Rechtsverordnung
in dem Ausmaß zu erhöhen oder zu ermäßigen, in
dem eine Abänderung notwendig erscheint, damit
bis zum 31. Dezember 1952der in $ 1 vorgesehene
Betragvon einer Milliarde DeutscheMark erreicht
Wird.

$8
Aufbringungsbetrag

Der nach $ 7 errechnete Aufbringungsbetrag ist
auf volle Hundert Deutsche Mark nach unten ab-
zurunden. Der Aufbringungsbetrag wird auf Grund
von öffentlichen Zahlungsaufforderungen des Kura-
toriums ($ 26) fällig. Die Zahlungsaufforderungen
sind bis zum 30. September 1952im Bundesanzeiger
zu veröffentlichen. Zwischen der Veröffentlichung
und dem Fälligkeitstermin muß eine Frist von min-
destens einem Monat liegen. Das Kuratorium soll
die Fälligkeitstermine den Verpflimtungen des
Kreditinstituts anpassen, die sich aus der Verwen-
dung der Investitionshilfe ergeben, sie sollen tun-
lichst in Monatsraten abgerufen werden.

: $9
Vorläufiger Aufbringungsbetrag

(1) Als vorläufiger Aufbringungsbetrag sind sie-
ben vom Hundert der auf das Kalenderjahr 1950
bezogenen Bemessungsgrundlage ($ 6) zu zahlen.
(2) Weist der Aufbringungsschuldner nach, daß

der endgültige Aufbringungsbetrag niedriger ist als
der vorläufige Aufbringungsbetrag, so0 hat das
Finanzamt auf Antrag den vorläufigen Aufbringungs-
betrag dem endgültigen Aufbringungsbetrag anzu-
passen. .
(3) Auf die Zahlungendes vorläufigen Aufbrin-

gungsbetrages findet $ 8 mit der Maßgabe Anwen-
dung, daß die Zahlungsaufforderungen bis zum
30. April 1952im Bundesanzeiger zu vexröffentlichen
sind. -
(4) Der vorläufige Aufbringungsbetrag ist auf den

endgültigen Aufbringungsbetrag anzurechnen. Uber-

gültigen Aufbringungsbetrag, so findet $ 17 ent-
sprechend Anwendung.

$ 10
Abweichende Berechnung der Bemessungsgrundlage
Burch Rechtsverordnung wird bestimmt werden,

inwieweit für Gewerbezweige, bei denen die all-

LnJLRinet
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Nr. 1— Tag der Ausgabe:

gemeine Bemessungsgrundlage ($ 6) und der all-
gemeine Aufbringungssatz ($ 7) infolge der beson-
deren Verhältnisse dieser Gewerbezweige nit
anwendbar sind oder bei denen ihre Anwendung
offensichlli zu einer übermäßigen und unange-
messenen Belastung führen würde, eine abwei-
chende Bemessungsgrundlage oder ein abweichen-
der Auſbringungssalz anzuwenden ist.

$ 11
Freigrenze

Die Aufbringungspflit entſällt, wenn der endgül-
tige Aufbringungsbetrag fünſfhundertsechzigDeutsche
Mark nit erreichen würde; die Verpflichtung zur
Leistung des vorläufigen Aufbringungsbetrages ent-
fällt außerdem, wenn dieser fünfhundertsechzig
Deutsche Mark nicht erreichen würde. Dasselbe gilt,
wenn die Umsätze des Aufbringungspflichtigen im
Sinne von $ 6 Abs. 2 in den Kalenderjahren 1950
und 1951 insgesamt unter hunderttausend Deutsche
Mark liegen.

: $ 12
Mitwirkung der Finanzbehörden der Länder

bei Durchführung des Aufbringungsverfahrens
(1)Die Finanzbehördender Länder wirken bei

der Durchführung des Aufbringungsverfahrens nach
Maßgabe der $8 13 bis 21 mit. Die Bundesregierung
erläßt mit Zustimmung des Bundesrates die hierzu
erforderlichen allgemeinen Verwaltungsvorschriften.

(2) Die Länder erhalten für ihre Mitwirkung bei
der Durchführung des Aufbringungsverfahrens aus
dem Sondervermögen ($ 23) eine Entschädigung von
eins vom Hundert der aufkommenden Beträge.

$ 13
Erklärungspflicht

Der Unternehmer eines der Aufbringungspflicht
unterliegenden Betriebes hat gegenüber dem nach
$ 72 Nr. 2 der Reichsabgabenordnung zuständigen
Finanzamt shriflliche Erklärungen über die Be-
rechnungsgrundlagen und über die Höhe des vor-
läufigen und des endgültigen Aufbringungsbetrages
abzugeben. Die Erklärung über die vorläufige Auf-
bringung ist bis zum 20. Februar 1952,die Erklärung
über die endgültige Aufbringung zugleich mit der
Einkommensteuer- oder Körperschaſtsteuererklärung
1951einzureichen.

8 14
Behandlung der Erklärungen

Das Finanzamt überwacht den Eingang der Er-
klärungen ($ 13) und übersendet einen Abschnitt
der Erklärungen, der die Höhe des Aufbringungs-
betrages enthält, alsbald nach Fingang an das Kre-
ditinstitut oder an dessen Hilſsstellen. Das Finanz-
amt prüft die Erklärungen nach. Dabei finden
die Vorschriſten der Reichsabgabenordnung enl-
sprechende Anwendung.

$ 15
Festselzung des Aufbringungsbetrages

(1) Kommt cin Unternehmer seiner Erklärungs-
pflicht nicht oder niat vollständig nach, so setzt ihm

Bonn,den9. Januar 1952 9

das Finanzamt eine Frist von zwei Wochen zur Ein-
reichung oder Ergänzung der Erklärung mit der An-
drohung, daß nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist
der Aufbringungsbetrag durch das Finanzamt, er-
forderlichenfalls im Wege der Schätzung, festgesetzt
Wird. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist setzt das
Finanzamt den Aufbringungsbetrag fest.
(2) Ergibt sich bei einer Prüfung durch das Finanz-

amt, daß der Aufbringungsbetrag von dem in der
Erklärung enthaltenen oder nach Ahbsatz 1 fest-
gesetzten Betrag abweicht, so0 setzt das Finanzamt
den Aufbringungsbetrag durch Bescheid anderweit
fest.

(3) Ein nach Absatz 1 oder Absatz 2 ergangener
Bescheid kann nach den Vorschriften der Reichs-
abgabenordnung über das Berufungsverfahren an-
gefochten werden. Nach Rechtskraft der in Absatz 2
ergangenen Bescheide kann das Finanzamt einen
höheren Aufbringungsbetrag nur innerhalb der Ver-
jährungsfrist und auf Grund neuer Tatsachen fest-
setzen.
(4) Das Finanzamt hat die durch Bescheid oder

durch Rechtsmittelentscheidung festgesetzten Auf-
bringungsbeträge unverzüglich dem Kreditinstitut
oder dessen Hilfsstellen mitzuteilen.

816
Verzugszuschlag

Gerät der Aufbringungsschuldner in Verzug, s0
hat er einen Verzugszuschlag für den nicht recht-
zeitig entrichteten Betrag in Höhe von eins vom
Hundert für den ersten und von zwei vom Hundert
für jeden weiteren angefangenen Monat des Ver-
zugs an das Kreditinstitut zugunsten des Sonder-
vermögens zu zahlen.

$ 17
Spätere Herabsetzung der Aufbringungsbeträge
Wird der Aufbringungsbetrag durch einen nach

$ 15 erlassenen Bescheid herabgesetzt, so stellt das
Finanzamt demAufbringungsschuldner hierüber eine
Bescheinigung aus. Der Aufbringungsschuldner ist
berechtigt, innerhalb dreier Monate nac Ausstel-
lung der Bescheinigung die Erstattung des überzahl-
ten Betrages zuzüglich vier vom Hundert Jahres-
zinsen vom Zeitpunkt der Zahlung an Zug um Zug
gegen Rückgewähr der Werte (einschließlich Zinsen)
zu verlangen, die ihm auf Grund der Entrichtung
des nunmehr weggefallenen Aufbringungsbetrages
zugeflossen sind. Soweit ihm Werte noch nicht zu-
geflossen sind, entfällt die Erwerbsberechtigung.
Ein von dem Aufbringungsschuldner entrichteter
Verzugszuschlag ist, soweit er auf den Unterschieds-
betrag entfällt, zu erstatten.

$ 18
Anwendung der Reichsabgabenordnung

(1) Soweit nicht in diesem Gesetz etwas anderes
bestimmt ist, finden auf die Festsetzung und Bei-
treibung des Aufbringungsbetrages einschließlich
etwaiger Verzugszuschläge die Vorschriften der
Reichsabgabenordnung und ihrer Nebengesetze ent-
sprechende Anwendung, Die Beitreibung erfolgt auf
Antrag des Kreditinstituts oder seiner Hilfsstellen.



(2) Die Bestimmungen der Reichsabgabenordnung
über die Verjährung finden entsprechende Anwen-
dung. Die Verjährungsfrist für den Aufbringungs-
anspruch belrägl fünf Jahre.

$ 19
Steuergeheimnis

Auf die Personen, die mil der Durmſührung der
Investitionshilfe und den damit verbundenen Hilfs-
aufgaben belraut sind, finden die Vorschriſten der
$8 22 und 412 der Reichsabgabenordnung ent-
sprechende Anwendung.

$ 20
Stundung

(1) Auf Antrag des AufbringungssMuldners kann
der Aufbringungsbelrag gestundet werden, wenn

a) der Aufbringungssculdner weder über die
zur Entrichtung des Aufbringungsbetrages
erforderlichen flüssigen Mittel (Geld, Gut-
haben, fällige Forderungen) verfügt, noch
sie Sich aul zumutbare Weise, z. B. Ver-
äaußerungvon Vermögensteilen, beschaffen
kann oder

b) die Entrichtung des Aufbringungsbetrages
eine besondere Härle bedeuten würde, weil
der Unternehmer Heimatvertriebener, poli-
tischer Flüchtling oder rassisch, religiös,
wellanschaulich oder politish Verfolgter
ist, oder der aufbringungspflichtige Ge-
werbebelrieb Kriegs- oder Kriegsfolge-
schäden an seinem Anlagevermögen im
Bundesgebiet erlitten hat und diese siM
noch erheblich auswirken.

Die Stundung isf nicht zu gewähren, wenn der
Mangel an eigenen Mitteln auf Aufwendungen für
Investitionen zurückzuführen ist, soweit diese auf
Verpflichtungen beruhen, die nach dem 1. Juli 1951
eingegangen wurden. Eine Stundung über den
31. Dezember 1952hinaus kann nur ausnahmsweise
gewährt werden.
(2) Vor der Entscheidung über einen Stundungs-

antrag hat das Finanzamt einen vom Gemeinschafts-
ausscuß der deutschen gewerblichen Wirtschaft
bezirksweise zu bildenden und mit mindestens drei
Personen zu besetzenden Ausschuß zu hören. Die
Stundung ist in der Regel nur zu gewähren, wenn
der Ausschuß sie befürwortet.
(3) Gehört der aufbringungspflichtige Gewerbe-

betrieb den in $ 1genannten Wirtschaftszweigen an,
s0 ist der Aufbringungsbetrag stets zu stunden

a) bis zur endgültigen Entscheidung des Kura-
loriums nach $ 29 in voller Höhe, wenn
der Aufbringungsschuldner eine Bescheini-
gung des Kuratoriums vorlegt, nach der
ihm voraussichtlich Investitionsmittel ge-
währt werden,

b) auf die Dauer von höchslens einem Jahr
in der Höhe, in der der Aufbringungs-
schuldner den Aufbringungsbetrag für
eigene, volkswirtschaftlich dringende In-
vestitionen im Sinne dieses Gesetzes be-
nötigt. Der Aufbringungsschuldner hat diese

Voraussetzung durch eine Bescheinigung
der für die Wirtschaft zuständigen ober-
sten Landesbehörde nachzuweisen. ö

(4) Zuständig für die Stundung ist bis zu einem
Betrag von fünfzigtausend Deutsche Mark das
Finanzamt,darüberhinausdie Oberfinanzdirektion,
im Falle des Absatzes 1 Satz 3 ‘ist stets die Ober-
finanzdirektion, im Falle des Absaizes 3 ist stets
das Finanzamt zuständig.

$ 21
Erlaß

(1) In besonderen Ausnahmefällen und in der
Regel nur auf Vorschlag des in $ 20 Abs. 2 genann-
ten Ausschusses kann der Aufbringungsbetrag er-
lassen werden, wenn die Voraussetzungen des $ 20
Abs. 1 vorliegen.

(2) Gehört der Aufbringungsschuldner einem der
in $ 1 genannten Wirtschaftszweige an, so ist der
Aufbringungsbetrag stets insoweit zu erlassen, als
der Aufbringungsschuldner den Aufbringungsbetrag
für eigene, volkswirtschaftlich dringende Investi-
tionen im Sinne dieses Gesetzes benötigt. Der Auf-
bringungsschuldner hat diese Voraussetzung durch
eine Bescheinigung des Bundesministers für Wirt-
schaft nachzuweisen.
(3) Zuständig für den Erlaß nach Absatz 1 ist bis

zu zwanzigtausend Deutsche Mark das Finanzamt,
von zwanzigtausend bis hunderttausend Deutsche
Mark die Oberfinanzdirektion, darüber hinaus die
für die Finanzverwaltung zuständige oberste Landes-
behörde mit Zustimmung des Bundesministers der
Finanzen, Im Falle des Absatzes 2 ist stets das
Finanzamt zuständig.

$ 22
Steuerliche Behandlung des Aufbringungsbetrages
(1) Die nach den Vorschriften dieses Gesetzes ge-

leisteten oder geschuldeten Beträge dürfen unbe-
schadet des Absatzes 2 bei den Steuern vom Ein-
kommen und Ertrag weder den Gewinn noch das
Einkommen mindern.
(2) Auf die gemäß $ 5 Abs. 2 dem Aufbringungs-

schuldner zustehende Erwerbsberechtigung oder die
ihm auf Grund dieser Berechtigung zugeflossenen
Werte ist eine Wertabschreibung oder die Abschrei-
bung eines Veräußerungsverlustes erst Zzulässig,
wenn die zugeteilten Wertpapiere zum Börsen-
handel zugelassen sind oder, falls eine solche Zu-
lassung nicht erfolgt ist, in dem nach dem 1. Januar
1956endenden Wirtschaftsjahr.
(3) Die nach $ 16 zu leistenden Verzugszuschläge

sind bei den Steuern vom Einkommen und Ertrag
weder als Anschaffungskosten zu behandeln, noch
als Betriebsausgaben abzugsfähig.

TEIL II
Verwaltung und Verwendung

der Investitionshilfe
$ 23

Sondervermögen
(1) Das Aufkommen aus der Investitionshilfe bil-

det ein ausschließlich den in diesem Gesetz bezeidh-



Nr. 1— Tag der Ausgabe:

neten Zwecken gewidmetes Sondervermögen. Das
Sondervermögen hat eigene Rechtpersönlichkeit und
führt die Bezeichnung „Industriekreditbank-Sonder-
vermögen Investitionshilfe“,

(2) Das Sondervermögen (Absatz 1 Satz 2) -ist
ein Zweckvermögen im Sinne des $ 1 Abs. 1 Nr. 5
des Körperschaſtsteuergesetzes und unterliegt weder
den Steuern vom Einkommen und Ertrag noch den
Steuern vom Vermögen.
(3) Die Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs

über die Eintragungen in das Handelsregister und
die rechtlichen Folgen derselben finden auf das Son-
dervermögen keine Anwendung.

$ 24
Organisalion des Sondervermögens

(1) Das Sondervermögen hat seinen Sitz am Sitze
des Kreditinstituts.

(2) Vorstand des Sondervermögens ist das Kredit-
institut. Der Vorstand vertritt das Sondervermögen
gerichtlich und außergerichtlich; seine Vertretungs-
macht ist beim Abschluß von Rechtsgeschäftenund
bei der Vornahme von Rechtshandlungen auf die
in diesem Gesetz vorgesehenen Geschäfte be-
schränkt. Bei der Verwaltung des Sondervermögens
und bei der Verfügung über Gegenstände des Son-
dervermögens ist der Vorstand an die Beschlüsse
des Kuratoriums ($ 26) gebunden.

(3) Gegenüber dem Vorstand wird das Sonder-
vermögen durch das Kuratorium vertreten.

(4) Die zum Sondervermögen gehörenden Geld-
mittel sind bei der Bank deutscher Länder oder bei
Landeszentralbanken verfügbar zu halten. Das Ku-
ratorium kann auch die Anlegung von Konten bei
anderen Kreditinstituten gestatten.
(5) Der Vorstand hat bei seiner Geschäftsführung

die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften
Geschäftsleiters anzuwenden; die Vorschrift des $ 84
Abs. 4 des Aktiengesetzes findet auf ihn sinngemäße
Anwendung.

(6) Das Sondervermögen unterliegt der Aufsicht
der Bundesregierung; diese kann die Ausübung der
Aufsicht einem Bundesminister übertragen.
(7) Das Kreditinstitut erhält als Vergütung für

die Führung der Geschäfte des Sondervermögens
aus diesem einen Verwaltungskostenbeitrag, dessen
Höhe das Kuratorium bis zum 31. Dezember 1953
festsetzt. Das Kuratorium bewilligt dem Kredit-
institut angemessene Vorschüsse.

$ 25
Schutz des Sondervermögens

(1) Das Sondervermögen wird nur dur solche
Rechtsgeschäfte oder Rechtshandlungen des Vor-
standes verpflichtet, denen das Kuratorium zuge-
stimmt hat,
(2) Zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen

den Vorstand und die für diesen handelnden Per-
sonen kann die Stelle, welche die Aufsicht über das
Sondervermögen ausübt ($ 24 Abs. 6), einen Ver-
treter des Sondervermögens bestellen.
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8 26
Das Kuratorium

(1) Für das Sondervermögen wird ein Kuratorium
gebildet, das aus einem Präsidenten und neunzehn
Mitgliedern besteht, von denen elf Mitglieder ledig-
lich beratende Stimmen haben.

(2) Der Präsident wird auf Vorschlag des Gemein-
schaftsausscusses der deutschengewerblichen Wirt-
schaft von der Bundesregierung bestellt.
(3) Dreizehn Mitglieder des Kuratoriums bestellt

der Bundesminister für Wirtschaft, davon acht auf
Vorschlag des Gemeinschaftsausschusses der deut-
schen gewerblichen Wirtschaft und fünf auf Vor-
schlag des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Bei den
Vorschlägen ist dem bundesstaatlichen Aufbau der
Bundesrepublik Rechnung zu tragen.

(4) Je ein weiteres Mitglied des Kuratoriums be-
stellen die Bundesminister der Finanzen, für Wirt-
schaft und für Verkehr als ihre Vertreter, drei
weitere Mitglieder des Kuratoriums bestellt der
Bundesrat.
(5) Für jedes Mitglied des Kuratoriums ist ein

Vertreter zu bestellen. Absätze 3 und 4 gelten sinn-
gemäß.
(6) Stimmberechtigt sind der Präsident, fünf auf

Vorschlag des Gemeinschaftsausschusses und drei
auf Vorschlag des Deutschen Gewerkschaftsbundes
ernannte Mitglieder; sie dürfen nicht den im $ 1 be-
zeichneten Industriezweigen nahestehen.
(7) Die stimmberechtigten Mitglieder des Kurato-

riums wählen aus ihrer Mitte einen oder mehrere
Vertreter des Präsidenten.

(8) Die Vorschriften des $ 24 Abs. 5 und des $ 25
Abs. 2 finden auf den Präsidenten und die Mitglie-
der des Kuratoriums entsprechendeAnwendung. -

$ 27
Innere Ordnung des Kuratoriums

(1) Der Präsident oder einer seiner Vertreter
führt den Vorsitz im Kuratorium.
(2) Das Kuratorium beschließt mit einfacher Mehr-

heit. Es ist beschlußfähig, wenn mindestens fünf
seiner stimmberechtigten Mitglieder einschließlih
des Präsidenten mitwirken. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Präsidenten.
(3) Schriftliche Abstimmung ist nur zulässig, wenn

sämtliche Mitglieder einschließlich der beratenden
Mitglieder einem solchen Verfahren im Einzelfall
zugestimmt haben. Absatz 2 gilt im übrigen sinn-
gemäß.

(4) Der Vorstand des Kreditinstituts ist berechtigt,
an den Sitzungen des Kuratoriums beratend teilzu-
nehmen.
(5) Uber Verhandlungen und Beschlüsse des Ku-

ratoriums ist eine vom Präsidenten zu unterzeic-
nende Niederschrift anzufertigen.
(6) Das Kuratorium bestellt einen Verwaltungs-

ausschuß, der aus dem Präsidenten oder einem sei-
ner Vertreter als Vorsitzendem und zwei weiteren
stimmberechtigten Mitgliedern als Beisitzern be-
steht. Der Verwaltungsausschuß sorgt für die Dur-
führung der Beschlüsse des Kuratoriums und ver-



tritt insoweit das Kuratorium gegenüber dem Vor-
stand.

(7) Im übrigen gibt sich das Kuratorium seine
Geschäftsordnung selbst.

$ 28
Berichterstattung des Kuratoriums

Das Kuratorium hat jährlich, erstmals zum 30. Juni
1952, einen Berit über das Aufkommen aus der
Investitionshilfe und dessen Verwendung zu er-
staiten. Der Bericht ist im Bundesanzeiger zu ver-
öffentlichen.Die Berichterstattunghat den Grund-
sätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechen-
schaft zu entsprechen. $$ 128, 129, 131, 132 und 133
des Aktiengesetzes gelten sinngemäß.

, $ 29
Verwendung der Investitionsmittel

(1) Das Kuratorium beschließt über die Bewilli-
guñKgvon Investitionsmitteln sowie über die Bedin-
gungen, unter denen sie den Begünstigten zu ge-
währen sind. -
(2) Das Kuratorium ist bei seinen Beschlüssen an

die vom Bundesminister für Wirtschaft festzulegen-
den Investitionsquoten für die einzelnen in $ 1 auf-
geführten Wirtsdaftszweige gebunden. Vor Fest-
setzung der Investitionsquote ist das Kuratorium
zu hören.

(3) Im Rahmen der festgesetzten Investitions-
quoten beschließt das Kuratorium, wem auf seinen
Antrag Investitionsmittel bewilligt werden (Begün-
stigter).

(4) Die Aufbringungspflicht eines Begünstigten
entfällt. Bereits entrihtete Aufbringungsbeträge
sind zu erstatten; die Erstattung unterliegt nicht den
Voraussetzungen für die Bewilligung von Investi-
tionsmitteln($30).$17 gilt sinngemäß.

(5) Beschlüsse des Kuratoriums bedürfen, soweit
sie die Auswahl der Begünstigten und die Höhe der
bewilligten Investitionsmittel betreffen, der Bestä-
tigung des Bundesministers für Wirtschaft. Durch
den bestätigten Beschluß wird der Begünstigte ver-
pflichtet, über die bewilligten Investitionsmittel
hinaus für das begünstigte Vorhaben eigene Mittel
in Höhe der entfallenden Aufbringungspflicht zu
verwenden.
(6) Das Kuratorium hat durch Auflagen sicherzu-

stellen, daß weder Mittel der. Investitionshilfe noh

tionsmittel für andere als die im $ 1 genannten
Zwecke verwendet werden. Im Falle der Verletzung
dieser Auflagen sind die Investitionsmittel der In-
vestitionshilfe zurückzuzahlen.

(7) Werden Investitionsmittel zur Fortsetzung
einer von der Kreditanstalt für Wiederaufbau be-
gonnenen Finanzierung bewilligt, s0 s01l das Kura-

mittel unbeschadet der nam $ 30 Abs. 1 und 4 zu-
gunsten des Sondervermögens vorgesehenen Redhte

aufbau zu leiten. Das gleiche gilt, wenn im Zeit-
punkt der Bewilligung von Investitionsmitteln die
Neuordnung eines begünstigten Unternehmens auf

Grund desGesetzes Nr. 27 der Alliierten Hohen
Kommission (Amtsblatt der Alliierten Hohen Kom-
mission S. 299)vorgesehen,aber noch nicht durd-
geführt ist.

(8) In den Fällen des Absatzes 7 ist die Kredit-
anstalt für Wiederaufbau berechtigt, bei dem Son-
dervermögen Darlehen aufzunehmen.

$ 30
Voraussetzungen für die Bewilligung von

Investitionsmitteln
(1) Investitionsmittel sollen nur bewilligt werden,

wenn die Begünstigten zur Abgeltung der bean-
tragten Investitionsmittel Aktien, Wandelsculd-
verschreibungen oder dura Hypotheken oder
Grundschulden gesicherte Schuldverschreibungen
auf den Inhaber (Wertpapiere) dem Sonder-
vermögen zur Zeichnung nah Maßgabe der Dar-
lehnsverträge anbieten und sih zu dem nach $ 33
ehest möglichen Zeitpunkt zur Stellung von An-
trägen zur Börsenzulassung verpflichten. In Aus-
nahmefällen kann das Kuratorium einen Verzicht
auf die Sicherung von Schuldverschreibungen dur
HypothekenoderGrundschuldenzulassen.Mit Ein-
willigung des Kuratoriums können Vorscüsse in
Form von bankmäßig zu sichernden Darlehen ge-
währt werden, sobald ein Bewilligungsbeschluß
gemäß$.29Abs. 5 bestätigtist.DasSondervermögen
ist von der Haftung nach $ 10Abs. 2 und $ 16Abs. 2
des Kapitalverkehrsteuergesetzes vom 16. Oktober
1934befreit.
(2) Ist der Begünstigte an der Begebung von

Wertpapieren behindert, liegen insbesonderein der
Rechtsform des Unternehmens begründete Hinder-
nisse vor oder würde der Nominalbetrag einer
Emission fünfhunderttausend Deutsche Mark nicht
erreichen, s0 kann das Kuratorium zulassen, daß
Investitionsmittel in Forin von bankmäßig zu
sichernden Darlehen gewährt werden.
(3) Beschlüsse des Kuratoriums gemäß den Ab-

sätzen 1 und 2 bedürfen der Zustimmung des Kre-
ditinstituts, sofern die Durchführung der Beschlüsse
die spätere Ausgabe eigener Schuldverschreibungen
des Kreditinstituts nach $ 31 Satz 1 zur Folge haben
kann.

(4) In die Darlehnsverträge ist die Bestimmung
aufzunehmen, daß der Zinssatz sih um vier vom
Hundert jährlich erhöht, wenn der Begünstigte nah
Wegfall der Hinderungsgründe oder, falls nachträg-
li die Gesamtsumme der einem Begünstigten
bewilligten Investitionsmittel" fünfhunderttausend
DeutsMe Mark erreicht, die Emission von Wert-
papieren entgegen den Bestimmungen desDarlehns-
vertrages unterläßt.

$31
Ausgabe von eigenen Schuldverschreibungen

des Kreditinstituts
Soweit das Aufkommen bis 31. März 1955nicht

gemäß $ 30 in Wertpapieren angelegt ist, hat das
Kreditinstitut eigene Schuldverschreibungen auf den
Inhaber auszugeben, deren -Ausstattungsbedingun-
gen unbeschadet der staatlichhenGenehmigung Zur
Ausgabe von Schuldverschreibungenvon dem Ku-
ratorium im Benehmenmit dem Kreditinstitut in
Anpassung an das Zinsaufkommen aus den gemäß
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$ 34 auf das Kreditinstitut zu übertragenden
Deckungsmitleln und unter Berücksichtigung des
Kapitalmarktes festgesetzt werden. Diese Verpflich-
lung entfällt, soweit Erwerbsberechtigte von einem
Angebot des Kreditinslifuts zur Ubernahme anderer
neu auszugebender Wertpapiere gemäß $ 32 Abs, 4
Gebrauch machen.

$ 32
Die Zuteilung der Wertpapiere

(1) Sobald das Sondervermögen Wertpapiere im
Gegenwert von einhundert Millionen DeutscheMark
gezeichnet hat, sind die Erwerbsherechligten durch
öffentlihe Bekanntmachung im Bundesanzeiger zur
Übernahme der Wertpapiere zum Zeichnungskurs
innerhalb von drei Monaten seit dem Tage der Be-
kannlmachung aufzufordern. Die Aufforderung ist
zu wiederholen, sobald das Sondervermögen füc
jeweils weitere einhundert Millionen DeutscheMark
Werlpapiere gezeichnet hat und das Kuratorium die
Wiederholung der Aufforderung beschlicßt. Der Be-
schluß des Kuratoriums bedarf der Zustimmung der
Bundesregierung; cr hat den Interessen der Erwerbs-
berechtiglen sowie der allgemeinen Lage des Ka-
pitalmarkles Rechnung zu tragen.

(2) Reichen die vorhandenen Wertpapiere nicht
aus, um alle Ubernahmeangebote zu berücksich-
tigen, s0 sind die Wertpapiere nach dem Verhältnis
der vorhandenen zu den beanspruchten Stücken zu-
zuteilen. Erwerbsberechtigte, die cinen Anspruch
auf Lieferung von Wertpapieren im Gegenwert von
nicht mehr als eintausend Deutsche Mark haben,
Sind bevorzugt zu berücksichtigen.
(3) Das Sondervermögen stellt für übertragbare

Erwerbsberechtigungen Zwischenscheine (Zerti-
fikate) aus.
(4) Zum 31. März 1955 ist in der nach Absatz 1

Satz 1 vorgeschriebenen Weise zur Ubernahme der
dann noch nicht zugeteilten und im Falle eines An-
gebots nach $ 31 Satz 2 auch der dort bezeichneten
Wertpapiere aufzufordern. Die Vorschriften des
Ahbsatzes2 gelten sinngemäß. Erwerbsberechtigten,
denen bis zum 1. Juli 1955Wertpapiere nom nimt
oder nicht in voller Höhe zugeteilt worden sind,
werden die dann noch im Sondervermögen vorhan-
denen Wertpapiere und die gemäß $ 31 Satz 1 vom
Kreditinstitut auszugebenden eigenen Schuldver-
schreibungen ohne Übernahmeangebot zugeteilt. Die
einzelnen Wertpapiere sollen hierbei na Art und
Aussteller gleihmäßig verteilt werden; erforder-
lichenſalls entscheidet das Los.
(5) Mit der Zuteilung von Wertpapieren erlismt

in Höhe des Gegenwertes der zugeteilten Papiere
die nach $ 5 Abs. 2 entstandene Erwerbsberech-
tigung.
(6) Das Sondervermögen hat den Erwerbsberech-

tigten über das Erlöschen ihrer Berechtigung nach
Absatz 5 schrifllihe Abrechnung zu erteilen und
nicht voll erloschene Erwerbsberechtigungen in
Höhe von weniger als im Einzelfalle Zwanzig
Deutsche Mark durch Barzahlung abzulösen, wobei
eine Deutsche Mark übersteigende Beträge nach
unten abgerundet werden. Im übrigen können Er-
werbsberechtigte, deren Berechtigungen nach Ab-
Satz 95nit voll erloschen sind, unter Barzuzahlung
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an das Kreditinstitut je ein Stück der gemäß $ 31
Satz 1 auszugebenden Schuldverschreibungen zeich-
nen, es sei denn, daß die Erwerbsberechtigungen
in gleicher Weise wie nach Satz 1 abgelöst werden.

$ 33
Sperrzeit

Die dem Erwerbsberechtigten zugeteilten Wert-
papiere können vor Ablauf von drei Jahren nach
Zuteilung nicht zum Börsenhandel zugelassen wer-
den, falls nicht die Bundesregierung dur Rechts-
verordnung einheitlich oder für einzelne Arten von
Wertpapieren einen früheren Zeitpunkt bestimmt.

$ 34
Deckung der vom Kreditinstitut ausgegebenen

Schuldverschreibungen
(1) Nach $ 29 Abs. 7 und 8 sowie nach $ 30 ent-

standene Ansprüche auf Rückzahlung von Darlehen
gehen mit Sicherheiten und Nebenrechten im Zeit-
punkt der vollständigen Durchführung der Zutei-
lungen gemäß $ 32 Abs. 4 auf das Kreditinstitut
über. Gleichzeitig erwirbt das Kreditinstitut einen
Anspruch auf Abtretung der Konten des Sonder-
vermögens, soweit sie auf Grund von Rückzahlun-
gen entstanden sind, welche die Schuldner der in
Satz 1 bezeichneten Ansprüche vor deren Übergang
auf das Kreditinstitut geleistet haben.
(2) Die Stelle, welche die Aufsicht über das

Sondervermögen ausübt ($824 Abs. 6), stellt unter
Berücksichtigung des von dem Kuratorium zum
30. Juni 1955erstatteten Jahresberichtes fest, ob der
Wert der in Absatz 1 bezeichneten Teile des Sonder-
vermögens den Gesamtnennbetrag der gemäß $ 31
ausgegebenen Schuldverschreibungen erreicht oder
um welchen Betrag er hinter ihm zurüdbleibt
(Fehlbetrag).
(3) Wird ein Fehlbetrag festgestellt, so0sind Rest-

bestände des Sondervermögens zusätzlichhauf das
Kreditinstitut zu übertragen, soweit dies zur
Deckung des -Fehlbetrages erforderlich und unbe-
schadet der sich aus $ 12 Abs. 2 und $ 24 Abs. 7
ergebenden Verpflichtungen des Sondervermögens
möglich ist.

(4) Soweit der Fehlbetrag nicht nach Absatz 3 ge-
deckt werden kann, ist er nach dem Verhältnis der
Aufbringungsbeträge auf die Aufbringungspflichti-
gen umzulegen, auch wenn ihre Aufbringungspflicht
nach $ 29 Abs. 4 entfallen ist oder ihnen die auf-
zubringenden Mittel nah $ 21 Abs. 2 erlassen
worden sind. Das Nähere bestimmt die Bundesregie-
rung durch Rechtsverordnung.

$ 35
Erlöschen des Sondervermögens

(1) Ein nicht in Wertpapieren angelegter Rest des
Sondervermögens ist unbeschadet der Vorschriften
der $8 12 Abs. 2, 24 Abs. 7 und 34 Abs. 1 und 3
nach Weisung des Bundesministers für Wirtschaft
zu verwenden. Mit der Verwendung erlischt das
Sondervermögen.
(2)Wird der nicht in Wertpapieren angelegte Rest

des Sondervermögens gemäß $ 34 Abs. 3 zur
Deckung eines nach $ 34 Abs. 2 festgestellten Fehl-



betrages verwendet, erlisht das Sondervermögen
mit der Übertragung der Restbestände auf das
Kreditinstilut.

TEIL TII
Steuerliche Begünstigung bei den Steuern

vom Einkommen und Ertrag
$ 36

(1) Unternehmen des Kohle- und Eisenerzberg-
baus, der eisenschaffenden Industrie und der Enz2r-
giewirtschaft, die ihren Gewinn auf Grund ordnungs-
mäßiger Buchführung nach $ 4 Abs. 1 oder $ 5 des
Einkommensteuergesetzes ermitteln, können für
diejenigeú abnutzbaren Wirtschaftsgüter des An-
lagevermögens, die in der Zeit vom 1. Januar 1952
bis zum 31. Dezember 1954 ganz oder zum Teil
angeschafft oder hergestellt werden, im Wirtschafts-
jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den
beiden folgenden Wirtschaftsjahren neben den nah
$ 7 des Einkommensteuergesetzes zu bemessenden
Absetzungen für Abnutzung Abschreibungen vor-
nehmen:

1. bei beweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens bis zur Höhe von insgesamt
fünfzig vom Hundert,

2. bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des
Anlagevermögens bis zur Höhe von insge-
samt dreißig vom Hundert

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
(2) Voraussetzung für die Inanspruchnahme der

Abschreibungen nach Absatz 1 ist, daß
1. die angeschafften oder hergestellten Wirt-

schaftsgüter unmittelbar und ausschließlich
der Steigerung der Kohle- oder Eisenerz-
förderung, der Eisen- oder Stahlerzeugung
einschließlich der Eisen- oder Stahlmaterial-
erzeugung oder der Energieerzeugung oder
Energieverteilung zu dienen bestimmt und
geeignet sind,

2. die Anschaffung oder Herstellung der Wirt-
schaftsgüter volkswirtschaftlich förderungs-
würdig isf,

3. Beträge in Höhe der Abschreibungen für
die Anschaffung oder Herstellung von
Wirtschaftsgütern im Sinn von Ziffer 1 un-
verzüglich verwendet werden und

4. die oberste Landesbehörde das Vorliegen
der Voraussetzungen der Nummern 1 und
2 bescheinigt hat.

TEIL IV
Wiederherstellung geordneter Preisverhältnisse

$ 37
$ 1 des Preisgesetzes vom 10, April 1948 (WiGBI.

S. 27) ! 3. Februar 1949(WiGBIL. S. 14) in der Fassung
des Gesetzes vom 29, März 1951 (BundesgesetzhbI. I
S. 223) erhält folgenden Satz 3:

„Dieser Zustimmung bedarf es nicht, wenn die
Veränderung der Preise nur zu dem Zwe

erfolgt, um auf dem Markt bestehende offen-
sichtliche Mißstände zu beseitigen, ohne daß
dadurch der gesamte Preisstand, insbesondere
die Lebenshaltung ungünstig beeinflußt wird.“

TEIL V
$ 38 '

Durchführungsbestimmungen
Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zustim-

mung des Bundesrates
1. die in den $8 7, 10, 33 und 34 vorgesehenen

Rechtsverordnungen,
2. zur Durchführung von Teil I dieses Gesetzes

Rechtsverordnungen zu erlassen, soweit dies
zur Wahrung der Gleichmäßigkeit bei der Auf-
bringung und zur Beseitigung von Unbillig-
keiten in Härtefällen erforderlich ist, und zwar
a) über die Abgrenzung der Aufbringungs-

pflicht und der Befreiungen,
b) über die Abgrenzung des Inhalts der Be-

messungsgrundlage,
c) über die. Durchführung des Aufbringungs-

verfahrens,
3. zur Durchführung von Teil III ‘dieses Gesetzes

Vorschriften durch Rechtsverordnung zu erlas-
sen, insbesondere über
a) die nähere Abgrenzung der steuerbegünstig-

ten Unternehmen,
b) die nähere Abgrenzung der steuerbegün-

stigten Anlagen,
c) den Nachweis der Voraussetzungen für die

Inanspruchnahme der Abschreibungen nach
$ 36 und über die Rechtsfolgen einer nicht
dem $ 36 Abs. 2 Nr. 3 entsprechenden Ver-
wendung der Abschreibungen.

$ 39
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung
in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Bonn, den 7. Januar 1952.

Der Bundespräsident
Theodor Heuss

Der Bundeskanzler
Adenauer

Der Bundesminister der Finanzen
Schätfer

Der Bundesminister für Wirtschaft
LudwigErhard



Der Bundestfag hat das folgende Gesetz be-
schlossen: y

$1
Das Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung

nationalsozialistishen Unrechts vom 11. Mai 1951
(BundesgesetzhbIl.I S. 291) wird wie folgt geändert:

Im $ 24 Abs. 2 werden die Worte „Von sechs
Monaten“ gestrichen und durm die Worte
nVon einem Jahr“ ersetzt.

$2
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 30. Sep-

tember 1951in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates
sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 7. Januar 1952.

Der Bundespräsident
Theodor Heuss

Der Bundeskanzler
Adenauer.

Der Bundesminister des Innern
Dr. Lehr

Verordnung
über die Errichtung von

Bundesdienststrafkammern.
\ Vom 5. Januar 1952.

Auf Grund des $ 32 Abs. 1 der Reidusdienststraf-
ordnung [vom26. Januar 1937(ReichsgesetzbI.IS.71)]
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni
1950 (BundesgesetzbI. S, 306) — Bundesfassung -
und des Gesetzes über die Errichtung von Bundes-
dienststrafgerichten vom 12. November 1951 (Bun-
desgesetzbI. I S. 883) wird verordnet:

$1
Folgende Bundesdienststrafkammern werden er-

richtet:
1. Bundesdienststrafkammer Ansbaq

für die bayerischen Regierungsbezirke Ober-
franken, Mittelfranken und Unterfranken;

2. Bundesdienststrafkammer Bremen
für die freie Hansestadt Bremen, die nieder-
sächsischen Regierungsbezirke Aurich, Osna-
brück, Stade und den Verwaltungsbezirk
Oldenburg;

3. Bundesdiensftstrafkammer Dortmund
ſür die nordrhein-westfälischen Regierungs-
bezirke Arnsberg, Detmold und Münster;

4. Bundesdienststrafkammer Düsseldorf
für die nordrhein-westfälisMen Regierungs-
bezirke Düsseldorf, Aachen und Köln;

5. Bundesdienststrafkammer Frankfurt a. M.
für das Land Hessen;

6. Bundesdienststrafkammer Hamburg
für die Hansestadt Hamburg;

7. Bundesdienststrafkammer Hannover
für das Land Niedersachsen mit Ausnahme der
Regierungsbezirke Aurich, Osnabrück, Stade
und des Verwaltungsbezirks Oldenburg;

8. Bundesdienststrafkammer Karlsruhe
für dac Land Baden und den Landesbezirk
Baden des Landes Württemberg-Baden;

9. Bundesdienststrafkammer Mainz
für das Land Rheinland-Pfalz;

10. Bundesdienststrafkammer München
für die bayerischen Regierungsbezirke Ober-
bayern, Niederbayern, Oberpfalz, Shwaben
und den Landkreis Lindau;

11. Bundesdienststrafkammer Schleswig
für das Land Schleswig-Holstein;

12. Bundesdienststraſkammer Stuttgart
für das Land Württemberg-Baden ohne den
Landesbezirk Baden und für das Land Würt-
temberg-Hohenzollern.

$2
(1) Folgende Bundesdienststraſkammern haben

nach $ 35 Abs, 4 einen gemeinsamen Vorsitzenden:

a) die Bundesdienststraſkammern. Frankfurt
a. M. und Ansbach,

b) die Bundesdienststrafkammern München
und Stuttgart,
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c) die Bundesdienststrafkammern Dartmund
und Bremen,

d) die Bundesdienststraſkammern Mainz und
Karlruhe,

e) die Bundesdienststraſkammern Hamburg,
Hannover und SchlesWwig.

Jahrgang 1952,Teil I

$3
(1) Die dienstliche Aufsicht über die Geschäfts-

stellen der Bundesdienststrafkammern- führt der
Vorsitzende der Bundesdienststrafkammer Frankfurt
a. M.
(2) Die dienstlihe Aufsicht über die Geschäfts-

führung der Bundesdienststrafkammern führt der
Präsident des Bundesdienststrafhofs.

(3) In zweiter und letzter Stufe steht die Aufsicht
dem Bundesminister des Innern zu. ‘

(2) Die Vorsitzenden der Bundesdienststrafkam-
mern und ihre Stellverlreter haben den djienstlichen
Wohnsitz in Frankfurt a. M.

Bonn, den 5. Januar 1952.

Der Bundesminister des Innern
Dr. Lehr

Verkündungenim Bundesanzeiger
Gemäß $ 1 Abs. 2 des Geseîizes über Verkündung von Rechtsverordnungen vom 30. Januar 1950 (Bun-
desgesetzbIl.S. 23) wird auf cie folgenden im Bundesanzeiger verkündeten Rechtsverordnungen nach-

richtlich hingewiesen:

Verkündet im
Bundesanzeiger
Nr. vom

Tag des
Inkraft-
tretens

Rechtsverordnungen “

Verordnung PR Nr. 87/51 zur Verlängerung der Geltungsdauer
der Verordnung zur Anderung von Preisen für Steinkohle,
Steinkohlenkoks und Stleinkohlenbriketts aus den Revieren
Ruhr und Aachen PR Nr. 79/50 und der Verordnung PR
Nr. 21/51 zur Verlängerung der Geltungsdauer der Preis-
verordnung vom 21, Dezember 1950 für das Revier Nieder-
sachsen und für Oberbayerisme Pechkohle. Vom 19, De-
zember1951 22.12.5131. 12.51 248

Verordnung über die Lieferung und den Bezug von Beton-
stahl (Verordnung Bau 1/51). Vom 21. Dezember 1951 29. 12.51 249 28. 12.51

Verordnung zur Durchführung einer Statistik der Gehalts- und
Lohnverhältnisse. Vom 22. Dezember 1951 28, 12.5129. 12.51 249

Erste Durchführungsverordnung zur Verordnung Bau T/51
(Verordnung Bau 1/1/51). Vom 7. Januar 1952 9, 1,5210, 1,52 5

Verordnung PR Nr. 1/52 über die Anwendung von Tarif-
bestimmungen für den gewerblichen Güterfernverkehr mit
Kraftfahrzeugen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
Berlin. Vom 22. Dezember 1951 9, 1.5210. 1.52 3

Das Bundesgesetzblatt erseint in zwei gesonderten Teilen — Teil T und Teil IT —, Laufender Bezug nur dur>mdie Post. Bezugspreis
vierteljährlich für Teil I = DM 4.00, für Tell = DM 3.00 (zuzüglich Zustellgebühr). — Einzelstücke je angefangene24 Seiten DM 0.39 beim Ver-
lag des „Bundesanzeiger“in Bonn oder inKöln/Rh. Zusendungeinzelner Stücke per Streifband gegen Voreinsendung des erforderlichen Betrages
auf Postsheckkonto „Bundesanzeiger“ Köln 83400. — Herausgeber: Der Bundesminister der Justiz. Verlag: Bundesanzeiger - Verlags - GmbH,

Bonn/Köln, Druck: Kölner Pressedruk GmbH., Köln, Breite Straße 70.



Teil I
1951 Ausgegeben zu Bonn am 4. September 1951 Nr. 44

Tag Inhalt: Seite

30. 6. 51 Gesetzzur Anderungdes Erbschaftsteuergesetzes-=. e e e vetee eee e 01 759
30.6.51 BekanntmachungderNeufassungdesErbschaftsteuergesetzes.«ceo oaooo 76A
21. 8. 51 Zweites Gesetz zur Uberleitung von Lasten und Deckungsmitteln auf den Bund (Zweites Uber-

Ieitungsgeset) „eo ae ae 774
21. 8, 51 Bekanntmachung der Neufassung des Ersten Gesetzes zur Uberleitung von Lasten und Deckungs-

mitteln auf den Bund (Erstes UberleitungsgesetJ). „ee ae - 779
16.8. 51 BekanntmachungderNeufassungderVerordnungzurDurchführungdesGesetzeszur Erhebung

einer Abgabe „NotopferBerlin®*.. «eee ee eo ooo aa ae ea o 784
1. 9, 51 Verordnung zum Schutze gegen Staublungenerkrankungen (Silikose) in der keramischen In-

dustriíie «eee aaa eo oa aaa 6 ee .. 787
Berichtigung zur Bekanntmachung der tN\eufassungdes Grundsteuergesetzes vom 10.August 1951 790

UI E

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
ratesdas folgende.Gesetzbeschlossen: '

ArtikelI
Anderung des Gesetzes

DasErbschaftsteuergesetzvom22.August1925
(ReichsgesetzbI.I S. 320) in der Fassung:
1.derVerordnungvom1.Dezember1930(Reichs-

gesetzbI. I S. 517, 578),
2.der Verordnung vom 8. Dezember 1931(Reichs-

gesetzbI. I S. 699,737),
3. des Gesetzes vom 16, Oktober 1934 (Reichs-

gesetzbI. I S. 1056),
4. a) für das Gebiet des früheren Vereinigten

Wirtschaftsgebietes: des Artikels IV des An-
hangs zum Gesetz Nr. 64 zur vorläufigen
Neuordnung von Steuern vom 22. Juni 1948
(Beilage Nr. 4 zum Gesetz- und Verord-

. nungsblatt des Wirtschaftsrates des Ver-
einigten Wirtschaftsgebietes, Jahrgang 1948),

b- für das Land Baden: des Zweiten Landes-
gesetzes zur vorläufigen Neuordnung von
Steuern vom 17.Dezember 1948 (Badisches
Gesetz- und Verordnungsblatt 1949 S. 33),
für das Land Rheinland-Pfalz: der Landes-
verordnung zur Anderung des Erbschaft-
steuergesetzes vom 15. Februar 1949 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt der Landes-
regierung Rheinland-Pfalz 1949Teil I S. 73),

Cc-

d) für das Land Württemberg-Hohenzollern:
des Gesetzes zur Ergänzung des Steuer-
reformgesetzesvom3.Dezember1948(Re-
gierungsblatt für das Land Württemberg-
Hotienzollern 1949S. 9),

e) für den bayerischen Kreis Lindau: der
Rechtsanordnung über die Steuerreform im
Kreise Lindau vom 9. Februar 1949 (Amts-
blatt des bayerischen KreisesLindau, -Jahr-
gang 1949Nr. 7),

5. des Artikels II des Flüchtlingssiedlungsgesetzes
vom 10. August 1949 (WiGBI. S. 231) in Ver-
bindung mit der Verordnung über . die Er-
strekung dieses Gesetzes vom 21. Februar
1950 (BundesgesetzbÞbI.S. 37)

wird wie folgt geändert:
1, $ 8 erhält folgendeFassung:

«$8
(1) Die Steuerpflicht tritt ein:

I. wenn der Erblasser zur Zeit seines Todes oder
der Erwerber zur Zeit der Entstehung der
Steuerschuld ($ 14)ein Inländer ist, vorbehalt-
lich der Absätze 2 und 3, für den gesamten
Erbanfall. Als Inländer gelten:
1. natürliche- Personen, die im Inland einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichenAuf-
enthalt haben. Dazu rechnen nicht Pers0-
nen, die weder einen Wohnsitz noch ihren
gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet,



aber einen Wohnsitz oder ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt in einem zum Inland ge-
hörenden Gebiet außerhalb des Bundes-
gebietes haben, wenn in diesem Gebiet
Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt im Bundesgebiet haben,
als beschränkt vermögensteuerpflichtigbe-
handelt werden;

2. Beamte des Bundes oder eines Landes, die
im Ausland ihren dienstlimen Wohnsitz
haben, deren Ehefrauen, sofern sie nicht

und die minderjährigen Kinder eines
solchen Beamten, wenn sie zu seinem Haus-
halt gehören. Wahlkonsuln gelten nicht als
Beamte im Sinne dieser Vorschrift;

3. Körperschaften, Personenvereinigungen und
Vermögensmassen,die ihre Geschäftsleitung
oder ihren Sitz im Inland haben. Dazu
rechnen nicht solche Körperschaften, Per-
sonenvereinigungen und Vermögensmassen,
die weder ihre Geschäftsleitungnoch ihren

leitung oder ihren Sitz in einem zum In-
land gehörenden Gebiet außerhalb des
Bundesgebietes haben, wenn in diesem Ge-
biet Körperschaften,Personenvereinigungen
und Vermögensmassen, die ihre Geschäfts-
leitung oder ihren Sitz im Bundesgebiet
haben, als beschränkt vermögensteuer-
pflichlig behandelt werden;

IL in allen anderen Fällen, vorbehaltli des Ab-
satzes 3, für den Erbanfall, der in Inlandsver-
mögen im Sinne des $ 77 des Reichsbewer-
tungsgesetzes oder in einem Nutzungsrecht an
einem solchen Vermögen besteht.

(2) Hatte der Erblasser einen Wohnsitz oder
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem zum
Inland gehörenden Gebiet, in dem Personen mit
Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im
Bundesgebiet als .beschränktvermögensteuer-
pflichtig behandelt werden, so tritt die Steuer-
pflicht nachAbsatz 1I auchdann nicht ein, wenn
der Erwerber Wohnsitz, gewöhnlihen Auf-
enthalt, Geschäftsleitung oder Sitz im Bundes-
gebiet hat.

(3) Bei der Ermittlung des Erbanfalls (Ab-
Satz 1 I und II) bleiben Vermögensgegenstände
der in $ 77 des Reichsbewertungsgesetzesge-
nannten Art außer Betracht, die auf ein zum
Inland gehörendes Gebiet außerhalb des Bun-
desgebietes entfallen, wenn in diesem Gebiet
Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt im Bundesgebiet haben, als
beschränkt vermögensteuerpflichtig behandelt
werden,

(4) Soweit die Sleuerpflicht im Auslande be-
findliche Grundstüae, Sachen, Forderungen ge-
gen ausländische Schuldner oder Rechte, deren
Ubertragung an eine Eintragung in ausländische
Bücher geknüpft ist, betrifft, ist auf Antrag die
von dem ausländischen Staate aus Anlaß des
Erbfalls erhobene Steuer bei Berechnung der

Erbschaftsteuer als Nachlaßverbindlikeit ab-
zuziehen. Die Bundesregierungwird ermächtigt,
mit Zustimmung des Bundesratesdurm Redts-
verordnung zu bestimmen,daß statt dessen die
ausländische Steuer auf die inländische Steuer
angerechnetwird. :

(5) Ist im Falle des Absatzes 1 I ein Teil des
Vermögens der inländischen Besteuerung auf
Grund von Staatsverträgenentzogen, so ist die
Steuer nach dem Steuersatz zu erheben, der
dem ganzen Erwerb entspricht.“ -

„(4) Ist infolge von Kriegsereignissen oder
deren Folgen eine Person der Steuerklasse I
weggefallen und dadurch ein Erwerb in Steuer-
klasse II oder IV Nummer 1 verursachtworden,
S0 Wird die Steuer nach Steuerklasse I erhoben,
wenn der Erwerber im Verhältnis zur weg-
gefallenen Person in die Steuerklasse I ein-
zureihen gewesen wäre,“

„(5) Geht ein mit einer zur Bewirtschaftung
geeignetenHofstelle versehener landwirtschaft-
licher, forstwirtschaftlicher, gärtnerischer oder
Weinbau-Betrieb, dessen Einheitswert 30000
Deutsche Mark nicht übersteigt, im Wege der
Erbfolge oder des Ubergabevertrages (vorweg-
genommeneErbfolge) geschlossenauf eine Per-
son der Steuerklasse III oder IV über, weil der
eigentliche Erbe durch Kriegsereignisse oder
deren Folgen weggefallen ist, so wird für die-
sen Erwerb nur die Steuer nach Steuerklasse I
erhoben. Ubersteigt der Einheitswert den Be-
trag von 30 000 Deutsche Mark, aber nicht den
Betrag von 80000DeutscheMark, so gilt Satz 1
mit der Maßgabe, daß die Steuer nach Steuer-
klasse II erhobenwird. Die Steuervergünstigung
kommt in Fortfall, wenn ein Betrieb, dem diese
Steuervergünstigung gewährt worden ist, inner-
halb von 15 Jahren nach Eintritt des Erbfalls
oder nachAbschluß des Ubergabevertragesver-
äußert wird."

„$ 12
(1) Hat der Erblasser die Entrichtung der von

dem Erwerber geschuldeten Steuer einem an-
deren auferlegt,so0sind die Steuern,soweit
nicht die Vorschriften des $18 a Platz greifen,
s0 Zu berechnen,wie wenn die Auflage nicht
erfolgt wäre.
(2)Hat der Schenkerdie Entrichtung der vom

Beschenkten geschuldeten Steuer selbst über-
nommen oder einer anderen Person auferlegt,
s0 gilt als Erwerb der Betrag, der sich bei einer
Zusammenrechnungder Zuwendung mit der aus
ihr errechnetenSteuer ergibt.“

Hundert“ dur die Worte „80 vom Hundert“
ersetzt.



der Reichsminister der Finanzen“ durm die
Worte „wird durm Rechtsverordnungder Bun-
desregierung mit Zustimmung des Bundes-
rates bestimmt“ ersetzt.

. Der $ 17 a erhält folgende Fassung:

«$ 17a
(1) Soweit der Erwerb des Ehegatten des

Erblassers 250000 Deutsche Mark nicht über-
steigt, bleibt er steuerfrei, wenn im Zeitpunkt
der Entstehung der Steuerschuld leben .
1. Kinder des Ehegatten aus seiner Ehe mit

dem Erblasser oder
2. Personen, denen im Verhältnis zum Erblasser

und zum überlebenden Fhegatten die recht-
liche Stellung ehelicher Kinder zukam, oder

3. Abkömmlinge der unter Nummer 1 oder 2
fallenden Personen, jedohmAbkömmlinge
von Personen, die von dem Ehegatten und
dem Erblasser gemeinsam an Kindes Statt
angenommen waren, nur dann, wenn sich die
Annahme an Kindes Statt auf die Abkömm-
linge erstreckte.

(2)Die Steuerfreiheit des Absatzes 1 tritt auch
ein, wenn Kinder oder Abkömmlinge (Absatz 1)
innerhalb von 302 Tagen seit der Entstehung
der Steuerschuld lebend geboren werden.

(3) Steuerfreiheit nach den Absätzen 1 und 2
tritt nicht ein in den Fällen, in denen sich die
Besteuerungauf Grund des $ 8 Absatz 1 II auf
das dort genannte Vermögen beschränkt.

(4) Neben dem Steuerfreibetrag nach den Ab-
sätzen 1 und 2 wird. der Freibetrag nach $ 17Þb
Absatz 1 Nummer 1 nicht gewährt."

. Zu $ 18:

a) in den Buchstaben a, b und c der Nummer
lla werden jeweils hinter den Worten
„eines auslaufendenHofes“ die Worte „oder
eines wüsten Hofes" eingefügt;

b) im Absatz 1 wird folgendeNummer16a
eingefügt:

„16a.Zuwendungen unter Lebenden,die zur
Förderung des Wohnungsbaues oder
des Schiffbaues an nicht zu den
Steuerklassen I bis IV gehörende Per-
sonen gegebenwerden, wenn die Vor-
aussetzungen der $$ ?c und 7d des
Einkommensteuergesetzes erfüllt sind.
Soweit solhe Zuwendungen bei un-
verzinslichen Darlehen lediglih in
dem Verzicht auf eine Verzinsung be-
stehen, bleiben sie auch dann steuer-
frei, wenn die Bedachten den Steuer-
klassen I’bis IV angehören,“

c) im Absatz 1 Nummer 17 werden die Worte
«das Reich“ dur die Worte „den Bund“
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und die Worte „desReichs" durch die Worte
«des Bundes“ ersetzt;

d) im Absatz 1 Nummer 18 Absatz 1 werden
die Worte „DeutschenReichs oder seiner
Schutzgebiete oder zugunsten deutscher
Reichsangehöriger im Ausland“ durch die
Worte „Bundesgebietesoder zugunsten von
außerhalb des Bundesgebietes wohnenden
Deutschen“ ersetzt;

e) im Absatz 1 Nummer 19 Buchstabe b wer-
den die Worte „DeutschenReichs oder sei-
ner Schutzgebiete oder deutschen Reichs-
angehörigen im Auslande" durch die Worte
„Bundesgebietes oder außerhalb des Bundes-
gebietes wohnenden Deutschen“"ersetzt;

f) im Absatz 1 wird hinter Nummer 19 fol-
gende Nummer 20 eingefügt:
«20, Zuwendungen an politische Parteien;*

g) im Absatz la werden nach den Worten
„eines auslaufendenHofes“ die Worte „oder
eines wüsten Hofes" eingefügt und die
Worte „$ 2 Absatz 2" ersetzt durch die
Worte „$ 2 Absätze 2 und 3“;

h) Absatz 3 wird gestrichen.

Der $ 18a erhält folgende Fassung:

„$ 18a

(1) Wenn in einem Lebensversicherungs-
vertrag bestimmt’ ist, daß die Versicherungs-
summe zur Bezahlung der Erbschaftsteuer zu
verwenden und nahm dem Tode des Ver-
sicherungsnehmers an das Finanzamt abzu-
führen ist, so ist die Versicherungssumme bei
Feststellung des steuerpflihtigen Erwerbes von
Todes wegen insoweit unberücksichtigt zu
lassen, als síe zur Tilgung der Steuer von Per-
sonen der Steuerklasse I oder II dient.

(2) Die Vergünstigung tritt nur ein, wenndie
Versicherungssumme binnen zwei Monaten
nac dem Tode des Versicherungsnehmers an
das Finanzamt abgeführt wird. Wird die Ver-
sicherungssummeschon vor dem Tode desVer-
sicherungsnehmersfällig, so tritt die Vergün-
stigung auch insoweit ein, als dieVersicherungs-
summe zur Bezahlung der Erbschaftsteuer bei
dem Versicherungsunternehmenbis zum Tode
des Versicherungsnehmers stehen bleibt und
innerhalb der in Satz 1 genannten Frist an das
Finanzamt abgeführt wird. Fällt beim Tode des
Versicherungsnehmers sein gesamter Nachlaß
dem überlebenden Ehegatten nach $ 17a Ab-
sätze 1 und 2 steuerfrei zu, so ist die Vergün-
stigungsvorschrift des Absatzes 1 im Erbfall des
überlebenden Ehegatten anzuwenden, wenn
die Versicherungssumme bis zum Tode des
überlebenden Ehegatten beim Versicherungs-
unternehmen stehen bleibt und binnen zwei
Monaten nach seinem Tode an das Finanzamt
abgeführt wird.



(3) Die Vergünstigung wird nimt dadurm
ausgeschlossen, daß der Versicherungsnehmer
in dem Lebensversicherungsvertrag oder in
einer Verfügung von Todes wegen eine Person
benennt, an die das Finanzámt den nach Bezah-
lung der gesamten Erbschaftsteuer etwa ver-
bleibenden Betrag der Versicherungssummeab-
führen s0oIll.

(4) Reicht die Versicherungssumme zur Be-
zahlung der gesamtenErbschaftsteuernicht aus
und hat der Versicherungsnehmer weder im
Versicherungsvertrag no in einer Verfügung
von Todes wegen eine Bestimmung darüber
getroſſen, in welcher Reihenfolge die Steuer-
schulden der einzelnen Erwerber aus der Ver-
sicherungssumme gedeckt werden sollen, s0 ist
die Versicherungssumme zunächst auf die Er-
werber der Steuerklassen I und II im Verhält-
nis derjenigen Steuerbeträge zu verteilen, die
sich ohne Berüaksichtigung der Versicherungs-
summe ergeben. Fin alsdann noch verbleiben-
der Belrag ist nach denselben Grundsätzen auf
die Erwerber der Steuerklassen III bis V zu
verieilen.

(5) Vbersteigt die Versicherungssumme die
aus ihr zu tilgenden Steuerbeträge, s0 findet
die Steuervergünstigung des Absatzes 1 auf
den Unterschiedsbetrag keine Anwendung. Der
Unterschiedsbetrag ist dem Erwerb des na
Absatz 3 Berechtigten oder, - wenn ein solcher
nicht benannt ist, dem Erwerb der Erben hin-
zuzurechnen.

(6) Bei Angehörigen der .Steuerklassen III
bis V gilt als steuerpflichtigerErwerbder Be-
trag, der sich bei einer Zusammenrechnung des
erbschaftlichen Erwerbes mit der aus ihm be-
rechneten und aus der Versicherungssumme
getilgten Steuer ergibt.

(7) Bei Versäumung der Fristen des Ab-
satzes 2 kann Nachsicht gemäß $$ 86 und 87
der Reichsabgabenordnung gewährt werden,
wenn weder die Steuerpflichtigenno das Ver-
sicherungsunternehmen ein Verschulden an der
Fristversäumnis trifft,"

In $ 19 Satz 2 werden die Worte „finden die
Vorschriften des $ 18 Absatz 1 Nr. 18 und 19
Anwendung“ durch die Worte „sowie an poli-
tische Partejen finden die Vorschriften des
$ 18 Absatz 1 Nummern 18 bis 20 Anwendung“
erseizt.

Der $ 22 erhält folgende Fassung:

«$22
(1) Die Bewertung richtet sich, soweit nicht in

den Absätzen 2 bis 6 etwas Besonderes vor-
geschriebenist, nachden Vorschriften des Ersten
Teiles des Reichsbewertungsgesetzes (Allge-
meine Bewertungsvorschriften).

(2) Für land- und forstwirtschaftlihes Ver-
mögen, für Grundvermögen und für Betriebs-

Sti

grundstückeist der Einheitswertmaßgebend,
der nach dem Zweiten Teil des Reichsbewer-
tungsgesetzes (Besondere Bewertungsvorschrif-
ten) auf den Zeitpunkt festgestellt ist, der der
Entstehung der Steuershuld vorangegangen
ist oder mit ihr zusämmenfällt.

(3)GehörtzumErwerbnurein Teil einerder
im Absatz 2 bezeichneten wirtschaftlichen Ein-
heiten, so ist der darauf entfallende Teilbetrag
des Einheitswertes maßgebend. Der Teilbetrag
ist nach den Grundsätzen des Zweiten Teils
des Reichsbewertungsgesetzesund der dazu er-
gangenen Vorschriften zu ermitteln.

(4) Wenn für eine wirtschaftlichheEinheit der
im Absatz 2 ‘bezeichnetenArt oder einen Teil
davon (Absatz 3) ein Einheitswert nicht fest-
gestellt ist oder bis zur Entstehung der Steuer-
schuld die Voraussetzungen ſür eine Wertfort-
schreibung erfüllt sind, ist der Wert im Zeit-

“ punkt der Entstehung der SteuersMuld maß-
gebend.Dieser ist für die Zwecke der Erbschaft-
steuer nach den Grundsätzen des Zweiten Teils
des Reichsbewertungsgesetzesund der dazu er-
gangenen Vorschriften -besonders festzustellen
(Stichtagbewertung).

{5)Grundbesitz außerhalb des Bundesgebietes
und von West-Berlin ist mit dem gemeinen
Wert anzusetzen.
(6) Für den Bestand und die Bewertung von

Betriebsvermögen mit Ausnahme der Bewer-
tung der Betriebsgrundstücke (Absatz 2) sind
die Verhältnisse zur Zeit der Entstehung der
Steuerschuld maßgebend.Die Vorschriften der
$8 54 bis 58, 62, 65 und $ 66 Absätze 1 und 4
Satz 1 des Reichsbewertungsgesetzes sind an-
zuwenden. Zum Betriebsvermögen gehörende
Wertpapiere, Anteile und Genußscheine von
Kapitalgesellschaftensind nach $ 13 des Reichs-
bewertungsgesetzeszu bewerten.“
$ 23 Absatz 7 erhält folgende Fassung:

(7) Die Erbschaftsteuerwird unbeschadetder
Bestimmungen des $ 18 a nicht abgezogen.“

In $ 26 Absatz 2 werden die Worte „nach
näherer Bestimmung des Reichsministers der
Finanzen“ gestrichen.
Die $8 2? bis 29 werden gestrichen.

In $ 43 wird der Absatz 2 durch folgende Vor-
schrift ersetzt: ©
„(2) Erbschaftsteuer auf Grund der Landes-

gesetzgebung aus der Zeit vor dem 1. Septem-
ber 1919ist nicht mehr zu erheben.“

ArtikelII
Durchführung des Gesetzes

Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zu-
mmung des Bundesrates

1. zur Durchführung des Erbschaftsteuergesetzes
und dieses Gesetzes Rechtsverordnungen zu



erlassen, soweit dies zur Wahrung der Gleich-
mäßigkeit bei der Besteuerung und zur Be-
seitigung von Unbilligkeiten in Härtefällen
erforderlich ist, und zwar:
a) über die Abgrenzung der Steuerpflicht;
b) über die Feststellung und die Bewertung

des Erwerbes von Todes wegen, der Schen-
kungen unter Lebenden und der Zweck-
zuwendungen;

c) über die Anwendung der Tarifvorschriften;
d) über die Veranlagung und die Steuerent-

richtung;
€) über die Anmelde-

der Steuerpflichtigen;
f) über die Anzeigepflichten der Behörden,Be-

amten, Notare, Versicherungsunternehmen,
der geschäftsmäßigenVerwahrer und Ver-
walter fremden Vermögens;

g) über die Bekanntgabe der Steuerbescheide
bei Vorhandensein mehrerer Erwerber;

. die in $ 8 Absatz 4 und $ 15 Absatz 7vor-
gesehenen Rechtsverordnungen zu erlassen.

und Erklärungspflicht
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Artikel II

Ubergangs- und Schlußbestimmungen

(1) Der Bundesminister der Finanzen wird er-
mächtigt,den Wortlaut des Erbschaftsteuergesetzes
in der nunmehr geltenden Fassung mit neuem
Datum, unter Einfügung von Uberschriften zu den
einzelnen Paragraphen und in neuer Paragraphen-
folge bekanntzumachen und dabei Unstimmig-
keiten des Wortlauts zu beseitigen.

(2) Die Vorschriften des Artikels I finden auf
Erwerbe Anwendung, für die die Steuersuld nach
dem 31. Dezember 1948 entstanden ist oder ent-
steht. Mehrere Erwerbe: werden nach $ 13 nur zu-
sammengerechnet, wenn die Steuerschuld ſür sämt-
liche Erwerbe

entweder vor dem 21. Juni 1948
oder in der Zeit vom 21. Juni 1948 bis 31. De-
zember 1948

oder nach dem.31. Dezember 1948
entstandenist oder entsteht,Im übrigen tritt dieses
Gesetz am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Bonn, den 30. Juni 1951.



Bonn, den 30. Juni 1951.

I. TEIL
Steuerpflicht

1, Gegenstandder Erbschafîtsteuer

$1
SteuerpflichtigeVorgänge

(1) Der Erbschaftsteuer unterliegen

(2) Als vom Erblasser zugewendet gilt auch
1. der Ubergang von Vermögen auf eine vom Erb:

lasser angeordnete Stiftung;
2. was jemand infolge Vollziehung einer vom Erb-

lasser angeordneten Auflage oder infolge Er-
füllung einer vom Erblasser gesetzten Bedin-
gung erwirbt, es sei denn, daß eine einheitliche
Zweckzuwendung vorliegt;

1. der Erwerb von Todeswegen,
2. die Schenkungen unter Lebenden,
3. die Zwecikzuwendungen.

gung einer Zuwendung des Erblassers Leistungen
an andere Personen angeordnet oder zur Erlan-
gung der Genehmigung freiwillig übernommen

(2) Soweit nichts Besonderes bestimmt ist, gelten

wegen auch für Schenkungen und
Zweckzuwendungen, die Vorschriften über Schen-
kungen auch für Zweckzuwendungen unter Le-

52
Erwerb von Todes wegen

(1) Als Erwerb von Todes wegen gilt
. der Erwerb dur Erbanfall, dur Vermächtnis
($8 2147 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs) oder

ansPTrUchsS;
«der Erwerb auf Grund einer Nachfolgein ein
Hausgut, Lehen, Fideikommiß oder Stammgut
oder in ein sonstiges: gebundenes Vermögen;

($ 2301 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) sowie
“ jeder andere Erwerb, auf den die für Vermächt-
nisse geltenden Vorschriften des bürgerlichen
Rechts Anwendung finden;

trages unter Lebenden von einem Dritten mit

“ wird.

werden;*

4. was als Abfindung für cinen Verzicht auf den
entstandenenPflichtteilsanspruchoder für dieAus-
schlagung einer Erbschaft oder eines Vermäct-
nisses von ‘dritter Seite gewährt wird;

9. Wasals Entgelt für die Ubertragung der Anwart-
schaft eines Nacherben gewährt wird.
(3) Das Erlöschen von Leibrenten und anderen

von dem Leben einer Person abhängigen Lasten
gilt nicht als Erwerb von Todes wegen.

$3
Schenkungenunter Lebenden

(1)Als Schenkungim SinnedesGesetzesgilt
1. jede Schenkungim Sinne des bürgerlichenRechts;
2. jede andere freigebige Zuwendung unter Leben-

den, soweit' der Bedachte durch sie auf Kosten
des Zuwendenden bereichertwird;

3. wasinfolge Vollziehung einer von dem Schenker
angeordnetenAuflage oder infolgeErfüllung einer
einemRechtsgeschäftunter Lebendenbeigefügten
Bedingung ohne entsprechhendeGegenleistung
erlangt wird, es sei denn, daß eine einheitliche
Zweckzuwendung vorliegt;

t



4. was jemand dadurch erlangt, daß bei Genehmi-
gung einer Schenkung Leistungen an andere Per-
sonen angeordnet oder zur Erlangung der Ge-
nehmigung freiwillig übernommen werden;

5. was als Abfindung für einen Erbverzicht ($$ 2346
und 2352 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) gewährt
Wird;

6. was ein Vorerbe dem Nacherben mit Rücksicht
auf die angeordnete Nacherbschatftvor ihrem
Eintritt herausgibt;

7, der Ubergang von Vermögen auf Grund einés
Stiftungsgeschäftsunter Lebenden;

8. eine freigebige Zuwendung bei Auflösung eines
Fideikommisses oder anderweitiger Aufhebung
der Bindung von Vermögen;

9. was bei Aufhebung einer Stiftung erworben wird.
(2) Im Falle des Absatzes 1 Nummer 6 ist der

Versteuerung auf Antrag das Verhältnis des Nach-
erben zum Erblasser zugrunde zu legen.

(3) Gegenleistungen, die nicht in Geld veran-
schlagt werden können, werden bei der Feststellung,
ob eine Bereicherung vorliegt, nicht berücksichtigt.

(4) Die Steuerpflicht einer Schenkung wird nicht
dadurchausgeschlossen,daß sie zur Belohnung oder
unter einer Auflage gemacht oder in die Form eines
lästigen Vertrages gekleidet wird.

(5) Ausstattungen, die Abkömmlingen zur Ein-
richtung eines den Vermögensverhältnissenund der

. Lebensstellung der Beteiligten angemessenenHaus-
halts gewährt werden, gelten nicht als Schenkung,
sofern zur Zeit der Zuwendung ein Anlaß zur Aus-
stattunggegebenist und der Zweck der Zuwendung
innerhalb von zwei Jahren erfüllt wird. Ausstattun-
gen, die über das angegebene Maß hinausgehen,
sind insoweit steuerpflichtig.

84
: Zweckzuwendungen
Als Zweckzuwendung gilt

1. bei einer Zuwendung von Todes wegen

a) eine der Zuwendung beigefügte Auflage zu-
gunsten eines Zweckes,

b) eine Leistung zugunsten eines Zweckes, von
der die Zuwendung abhängig gemacktist,

soweit die Bereicherung des Erwerbers durch die
Anordnung gemindert wird;

2. beiv einer freigebigen Zuwendung unter Leben-
den :
a) eine der Zuwendung beigefügte Auflage zu-

gunsten eines Zweckes oder eine Leistung zu-
gunsten eines Zweckes, von der die Zuwen-
dung oder ein gegenseitigerVertrag abhängig
gemacht ist,

_b) eine in einem entgeltlihen Vertrag verein-
barte Leistung zugunsten eines Zweckes, s0-
fern das Entgelt nicht der Umsatzsteueruriter-
liegt.

765

$5
FortgesetzteGütergemeinschaft

(1) Im Falle der Fortsetzung der ehelichen Güter-
gemeinschaft ($$ 1483 ff. und $ 1557 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs, Artikel 200 des Einführungs-
gesetzeszum BürgerlichenGesetzbuch)wird derAn-
teil des verstorbenen Ehegatten am Gesamtgut 50
behandelt, wie wenn er ausschließlichden anteils-
berechtigtenAbkömmlingen angefallen wäre.

(2) Im Falle des Todes eines anteilsberechtigten
Abkömmlings gehört dessen Anteil am Gesamtgut
zu seinemNachlaß, Als Erwerber des Anteils gelten
diejenigen, denen der Anteil nach $ 1490 Sätze 2
und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchszufällt.

$6
GebundenesVermögen

Der Erwerber auf Grund einer Nachfolge in ein
Hausgut, Lehen, Fideikommiß oder Stammgut oder
in ein sonstiges gebundenes Vermögen wird als
Nießbraucher behandelt.

$7
Vor- und Nacherbschaft

(1) Der Vorerbe gilt als Erbe.
(2) Beim Eintritt des Falles der Nacherbfolge

haben diejenigen, auf die das Vermögen übergeht,
den Erwerb als vom Vorerben stammend zu ver-
steuern, Auf Antrag ist der Versteuerung das Ver-
hältnis des Nacherben zum Erblasser zugrunde zu
legen. |

(3) Tritt der Fáll der Nacherbfolge nicht durch
den Tod des Vorerben ein, so gilt die Vorerbfolge
als auflösend bedingter, die Nacherbfolge als auf-
schiebendbedingter Anfall. In diesem Falle ist dem
Nacherben die vomVorerben ‘entrichtete Steuer ab-
züglich desjenigen Steuerbetrages anzurechnen,
welcher der tatsächlihhen Bereicherung des Vor-
erben entspricht.

(4) Nachvermächtnisse und” beim Tode des Be-
schwerten fällige Vermächtnisse stehen den Nach-
erbschaften gleich.

(5) Wenn bei einem bäuerlichen Anerbengut zu-
nächst eine ungeteilte Erbengemeinschaft eintritt,
s0 gilt als Erwerb für die einzelnen Erben der Erb-
anfall mit der Maßgabe, daß es s0 angesehenwird,
als wenn die Erbauseinandersetzung zugleich mit
diesem stattgefundenhätte.

2. Persönliche Steuerpflicht
$8.

(1) Die Steuerpflichttritt ein:
I. wenn der Erblasser zur Zeit seines Todes oder

der Erwerber zur Zeit der Entstehung der Steuer-
schuld ($ 14) ein Inländer ist, vorbehaltlich der
Absätze 2 und 3, für den gesamten Erbanfall.
Als Inländer gelten: :
1. natürliche Personen, die im Inland einen

Wohnsitz oder. ihren gewöhnlichen Aufent-
halt haben. Dazúùrechnen nicht Personen, die
weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt im Bundesgebiet,aber einen
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufent-
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halt in einem zum Inland gehörendenGebiet
außerhalb des Bundesgebieteshaben, wenn in
diesem Gebiet Personen, die ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Bundes-
gebiet haben, als beschränktvermögensteuer-
pflichtig behandelt werden;

2. Beamte des Bundes oder eines Landes, die im
Ausland ihren dienstlichen Wohnsitz haben,
deren Ehefrauen, sofern sie nicht von dem Ehe-
mann dauernd getrennt leben, und die minder-
jährigen Kinder eines solchen Beamten, wenn
sie zu seinem Haushalt gehören. Wahlkon-
suln gelten nicht als Beamte im Sinne dieser
Vorschrift;

3. Körperschaſten, Personenvereinigungen und
Vermögensmassen, die ihre Geschäftsleitung
oder ihren Sitz im Inland haben. Dazu rechnen
nicht solche Körperschaften, Personenvereini-
gungen und Vermögensmassen, die weder
ihre Geschäftsleitungnoch ihren Sitz im Bun-
desgebiet, aber ihre Geschäftsleitung oder
ihren Sitz in einem zum Inland gehörenden
Gebiet außerhalb des Bundesgebieteshaben,

Sonenvereinigungen und Vermögensmassen,
die ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz im
Bundesgebiet haben, als beschränkt ver-
mögensteuerpflichtigbehandelt werden;

II. in allen anderen Fällen, vorbehaltlim des Ab-
satzes 3, für den Erbanfall, der in Inlandsver-
mögen im Sinne des $ 77 des Reichsbewertungs-
gesetzes oder in einem Nutzungsrecht an einem
solchen Vermögen besteht.
(2) Hatte der FErblasser einen Wohnsitz oder

seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem zum In-
land gehörenden Gebiet, in dem Personen mit
Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Bundes-
gebiet als beschränkt vermögensteuerpflichtig be-
handelt werden, so tritt die Steuerpflicht nach Ab-
satz 1 I auch dann nicht ein, wenn der Erwerber
Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, Geschäfts-
leitung oder Sitz im Bundesgebiet hat.
(3) Bei der Ermittlung des Erbanfalls (Absatz 1

I und II) bleiben Vermögensgegenständeder in $77
des Reichsbewertungsgesetzes genannten Art außer
Betracht, die auf ein zum Inland gehörendes Ge-
biet ‘außerhalb des Bundesgebietesentfallen, wenn
in diesem Gebiet Personen, die ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet
haben, als beschränkt vermögensteuerpflichtig be-
handelt werden.
(4) Soweit die Steuerpflicht im Ausland befind-

liche Grundstücke, Sachen,Forderungen gegen aus-
ländishe Schuldner oder Rechte, deren Uber-
tragung an eine Eintragung in ausländishe Bücher
geknüpft ist, betrifft, ist auf Antrag die von dem
ausIändischenStaat ausAnlaß des Erbfalls erhobene
Steuer bei Berechnungder Erbschaftsteuerals Nach-
laßverbindlichkeit abzuziehen. Die Bundesregie-
rung wird ermächtigt,mit Zustimmungdes Bundes-
rates durch Rechtsverordnung zu bestimmen, daß
statt dessen die ausländische Steuer auf die inlän-
dische Steuer angerednet wird,

(5) Ist im Falle des Absatzes 1 I ein Teil des Ver-
mögens der inländischen Besteuerung auf Grund

von Staatsverträgenentzogen,s0 ist die Steuernach
dem Steuersatzzu erheben,der dem ganzenErwerb
entspricht,

3. Berechnungäder Steuer
$9

Steuerklassen
(1) Nach dem persönlichen Verhältnis des Erwer-

bers zum Erblasser werden die folgenden fünf
Steuerklassen unterschieden:

Steuerklasse I
1. Der Ehegatte, wenn er nicht nach $ 17a von der

Steuer befreit ist,
2. die Kinder. Als solche gelten

a) die ehelichenKinder,
b) die an Kindes Statt angenommenenPersonen

und sonstige Personen, denen die rechtliche
Stellung ehelicher Kinder zukommt,

c) die unehelichen Kinder beim Erwerb von der
Mutter, beim Erwerb vom Vater nur, wenn er
die Vaterschaft anerkannt hat,

d) die Stiefkinder.

Steuerklasse II
Die Abkömmlinge der in der Steuerklasse I Num-

mer 2 Genannten, jedoch die Abkömmlinge der an
Kindes Statt angenommenen Personen nur dann,
wenn sich die Wirkungen der Annahme an Kindes
Statt auch auf die Abkömmlinge erstre>en.

SteuerklasselIII
1. Die Eltern, Großeltern und weiteren: Voreltern,
2. die Stiefeltern, ©
3. die voll- und halbbürtigenGeschwister.

SteuerklasseIV
1, Die Schwiegerkinder,
2. die Schwiegereltern,
3. die Abkömmlinge ersten Grades von

Geschwistern.

Steuerklasse V
Alle übrigen Erwerber und die Zweckzuwendungen.

(2) Im Falle des $ 2 Abs. 1 Nr. 2 gilt als Erb-
lasser, in den Fällen des $ 3 Abs. 1 Nr. 8 und 9 als
Schenker der zuletzt Berechtigte; in den Fällen des
$ 2 Abs. 2 Nr. 1 und $ 3 Abs. 1 Nr. 7 ist der Be-
steuerung das Verwandtschaftsverhältnis des nach
der Stiftungsurkunde entferntest Berechtigten zu
dem Erblasser oder Schenker zugrunde zu legen,
sofern die Stiftung wesentlih im Interesse einer
Familie oder bestimmter Familien gemacht ist.
(3) Im Falle des $ 2269des Bürgerlichen Gesetz-

buchs und soweit der überlebende Ehegatte an die
Verfügung gebunden ist, sind die mit dem verstor-
benen Ehegattennäher verwandten Erben und Ver-
mächtnisnehmerals seine Erben anzusehen, soweit
sein Vermögen beim Tode des überlebenden Ehe-
gatten noch vorhanden ist. :



$ 10
Steuersätze

(1) Die Erbschaftsteuer beträgt bei Erwerben

bis einschließlich in der Steuerklasse
DeutscheMark I IT ITI IV V

vom Hundert

10000 4 8 12 14 20
20000 95 10 14 16 22
30000 6 12 16 18 24
40000 7 14 18 20 26
50000 8 16 20 22 28
100000 9 18 22 24 30
150000 10 20 24 26 35
200000 11 22 26 28 40
300000 12 24 28 30 45
400000 14 26 31 33 950
500000 16 28 34 36 - 55
600000 18 30 37 39 60
700000 20 32 40 42 65
800000 22 34 43 45 70
900000 24 36 46 48 75

1000000
2 000000 28 40 952 54 80
4000000 30 42 55 57 80
6000000 32 44 58 60 80
8000000 34 46 61 63 80
10000000 36 48 64 66 80
darüber 38 50 67 69 80

« DN [S4o >O N _ o ©

(2) Der Unterschied zwischen der Steuer, die sich
bei Anwendung des Absatzes 1 ergibt, und der
Steuer, die sich berechnen würde, wenn der Erwerb

- die letztvorhergehendeWertgrenze nicht überstie-
gen hätte, wird nur insoweit erhoben, als er

a) bei einem Steuersatz bis zu 30 vom Hundert
aus der Hälfte,

Þb)bei einem Steuersatz über 30 bis zu 50 vom
Hundert aus drei Vierteln,

c) bei einem Steuersatzüber 50 vom Hundert aus
neun Zehnteln >

des die Wertgrenze übersteigenden Erwerbes ge-
deckt werden kann.
(3)Als Erwerb im Sinne der Absätze 1 und 2 gilt,

unbeschadetder Vorschrift des $ 8 Abs. 5, die Be-
reicherung des Erwerbers, soweit sie nicht steuer-
frei bleibt.
(4) Ist infolge von Kriegsereignissen oder deren

Folgen eine Person der Steuerklasse I weggefallen
und dadurch ein Erwerb in Steuerklasse II oder IV
Nummer 1 verursacht worden, s0 wird die Steuer
nach Steuerklasse I erhoben, wenn der Erwerber
im Verhältnis zur weggefallenen Person in die
Steuerklasse I einzureihen gewesen wäre.
(5) Geht ein mit einer zur Bewirtschaftunggeeig-

neten Hofstelle * versehener landwirtschaftlicher,
forstwirtschaftlicher, gärtnerischer oder Weinbau-
Betrieb, dessen Einheitswert 30000 DeutscheMark
nicht übersteigt, im Wege der Erbfolge oder des
Ubergabevertrages (vorweggenommene Erbfolge)
geschlossen auf eine Person der Steuerklasse III
oder IV über, weil der eigentlicheErbe durchKriegs-
ereignisse oder deren Folgen weggefallen ist, s0
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wird für diesen Erwerb nur die Steuer nach Steuer-
klasse I erhoben. Ubersteigt der Einheitswert den
Betrag von 30 000 Deutsche Mark, aber nicht den
Betrag von 80 000 Deutsche Mark, so gilt Satz 1 mit
der Maßgabe, daß die Steuer nach Steuerklasse II
erhoben wird. Die Steuervergünstigung kommt in
Fortfall, wenn ein Betrieb, dem diese Steuerver-
günstigung gewährt worden ist, innerhalb von
15 Jahren nach Eintritt des Erbfalls oder nach Ab-

$11
fällt aus
$ 12

Zuwendung der Steuer
(1) Hat der Erblasser die Entrichtung der von

dem Erwerber geschuldetenSteuer einem anderen
auferlegt, so0 sind die Steuern, soweit nicht die
Vorschriften des $ 18a Platz greifen, s0 zu berech-
nen, wie wenn die Auflage nicht erfolgt wäre.

(2) Hat der Schenker die Entrichtung der vom Be-
schenkten geschuldetenSteuer selbst übernommen
oder einer anderen Person auferlegt, so gilt als Er-
werb der Betrag, der sich bei einer Zusammen-
rechnung der Zuwendung mit der aus ihr errech-
neten Steuer ergibt.

$ 13
Berücksichtigung früherer Erwerbe

(1) Mehrere innerhalb von zehn Jahren von der-
selben Person anfallende Vermögensvorteile wer-
den in der Weise zusammengerechnet, daß dem
letzten Erwerb die früheren Erwerbe nach ihrem
früheren Wert zugerechnet werden und von der
Steuer für den Gesamtbetragdie Steuer abgezogen
wird, welche für die früheren Erwerbe zur Zeit des
letzten zu erheben gewesen wäre.

(2) Die dur jeden weiteren Erwerb veranlaßte
Steuer darf nichtmehr betragenals 80 vom Hundert
dieses Erwerbes.

4. Steuerschuld und Steuerschuldner
$ 14

Entstehungder Steuerschuld
(1) Die Steuerschuld entsteht

1. bei Erwerben von Todes wegen
mit dem Tode des Erblassers, jedoch

a) für den Erwerb des unter einer aufschieben-
den Bedingung, unter einer Betagung oder Be-
fristung Bedachtenmit demZeitpunkt des
Fintritts der Bedingung oder des Ereignisses,

b) für den Erwerb eines geltend gemachten
Pflichtteilsanspruchs mit dem Zeitpunkt der
Geltendmachung,

c) im Falle des $ 2 Abs. 2 Nr. 1.mit dem Zeit-
punkt der Genehmigung der Stiftung,

d) in den Fällen des $ 2 Abs. 2 Nr. 2 mit dem
Zeitpunkt der Vollziehung der Auflage oder
der Erfüllung der Bedingung,

e) in den Fällen des $ 2 Abs. 2 Nr. 3 mit dem
Zeitpunkt der Genehmigung,
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f) in den Fällen des $ 2 Abs. 2 Nr. 4 mit dem
Zeitpunkt des Verzihts oder der Aus-
schlagung, ‘

g) im Falle des $ 2 Abs. 2 Nr. 5 mit dem Zeit-
punkt der Übertragung der Anwartschaft,

h) ſür den Erwerb des Nacherben mit dem Zeit-
punkt des Fintritls der Nacherbfolge;

2. bei Schenkungen unter Lebenden
mit dem Zeitpunkt der Ausführung der Zu-
wendung;

3. bei Zweczuwendungen
mit dem Zeitpunkt des Eintritts der Verpflich-
tung des Beschwerten.

(2) Im Falle der Aussetzung der Versteuerung
nach$ 34gilt die Steueréuld für denErwerbdes
mit dem Nutzungsrecht belasteten Vermögens als
mit demZeitpunktdesErlöschensdes Nutzungs-
rechts entstanden. :
(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 unter a

kann das Finanzamt vor Entstehung der Steuer-
schuld Sicherheitsleislung aus dem Nachlaß yver-
langen.

$ 15
Steuerschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Erwerber, bei einer
Schenkung au der Schenker und bei einer Zwedk-
«Zuwendung der mit der Ausführung der Zuwen-
dung Beshwerte.

(2) Im Falle des $ 5 sind die Abkömmlinge im
Verhältnis der auf sie entfallenden Anteile, der
überlebende Ehegatte für den gesamten Steuer-
betrag Steuerschuldner.

(3) Neben den in den Absätzen 1 und 2 Genann-
ten haftet der Nachlaß sowie jeder Erbe in Höhe
des Wertes des aus der Erbschaft Empfangenenfür
die Steuer der am Erbfall Beteiligten als Gesamt-
schuldner.
(4) Der Vorerbe hat die dur die Vorerbschaft

veranlaßle Steuer aus den Mitteln der Vorerbschaft
zu entrichten.

(5) Haben Erben, gesetzliche Vertreter, Bevoll-
mächtigte der Erben, Erbschaftsbesitzer($ 2018des
Bürgerlichen Gesetzbuchs), Testamentsvollstrecker,
Nachlaßpfleger oder Nachlaßverwalter den Nachlaß
oder Teile desselben vor der Berichtigung oder

s0 haften diese in Höhe des aus der Erbschaft
Empfangenenpersönlich für die Steuer, es sei denn,
daß síie zur Zeit der Ausantwortung in gutem
Glauben sind. Sie sind nicht in gutem Glauben,
wenn ihnen bekannt oder infolge grober Fahr-
lässigkeit unbekannt ist, daß die Steuer weder ent-
richtet noch sichergestellt ist.

(6) Versicherungsunternehmen, die vor Berichti-
gung oder Sicherstellung der Steuer die von ihnen
zu zahlende Versicherungssumme oder Leibrente in
das Ausland zahlen oder ausländisden Berechtigten
zur Verfügung stellen, haften in Höhe des ausge-
antworteten Betrages für die Steuer. Das gleiche
gilt für Personen, in deren Gewahrsam sih Ver-
mögen des Erblassers befindet, soweit sie das Ver-
mögen vorsätzlich oder fahrlässig vor Berichtigung

oder Sicherstellungder Steuer in das Ausland brin-
gen oder ausländischenBerechtigtenzur Verfügung
stellen.
(7) Ob und inwieweit die Finanzämter in Fällen

des Absatzes 6 Erleichterung gewähren können,
wird durch Rechtsverordnung der Bundesregierung
mit Zustimmung des Bundesrates bestimmt.

$16
Steuerentrichtung

bei gebundenemVermögen
(1) Bei einem Erwerb imSinne. des $ 2 Abs. 1

Nr. 2 ‘ist dêèrErwerber mit Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde befugt, den Betrag der Steuer dem
gebundenen Vermögen zu entnehmen und zu die-
sem Zweck über die zu dem Vermögen gehörenden
Gegenständezu verfügen.

(2) Durch die Vorschrift des Absatzes 1 wird die
Befugnis des Inhabers nicht berührt, auf Grund
solcher gesetzlicher,hausgesetzlicheroder stiftungs-
mäßiger Vorschriften, welche die Verfügung unter
anderen Voraussetzungen zulassen, über das ge-
bundene Vermögen zu verfügen.

(3) Fehlt eine Aufsichtsbehörde oder ist ungewiß,
welche Behörde zur-Aufsicht berufen ist, so gilt als
Aufsichtsbehörde im Sinne des Absatzes 1 das
Oberlandesgericht, in dessen Bezirk das gebundene
Vermögen sich seinem Hauptbestand nach befindet.
Ist die Genehmigung von einem Oberlandesgericht
erteilt, so kann nicht geltend gemachtwerden, daß
das Oberlandesgericht für die Genehmigung nicht
zuständig gewesen wäre. Die LandesjustizverWwal-
tung kann bestimmen,daß an Stelle des Oberlandes-
gerichts eine andere Behörde tritt.

$ 17
fällt aus

5. Befreiungen und Ermäßigungen
$ 17a

Steuerbefreiung des Ehegatten
(1) Soweit der Erwerb des Ehegatten des Erb-

lassers 250000 Deutsche Mark ni>mt übersteigt,
bleibt er steuerfrei, wenn im Zeitpunkt der Ent-
stehung der Steuerschuld leben
1. Kinder des Ehegatten aus seiner Ehe mit dem

Erblasser oder
2. Personen, denen im Verhältnis zum Erblasser

und zum überlebenden Ehegatten die rechtliche
Stellung ehelicher Kinder zukam, oder

3. Abkömmlinge der unter Nummer 1 oder 2 fallen-
den Personen, jedoch Abkömmlinge von Perso-
nen, die von dem Ehegatten und dem Erblasser
gemeinsam an Kindes Statt angenommen waren,
nur dann, wenn sich die Annahme an Kindes
Statt auf die Abkömmlinge erstreckte.
(2) Die Steuerfreiheit des Absatzes 1 tritt auch

ein, wenn Kinder oder Abkömmlinge. (Absatz 1)
innerhalb von 302 Tagen seit der Entstehung der
Steuerschuld lebend geboren werden.

(3) Steuerfreiheit nach den Absätzen 1 und 2 tritt
nicht ein in den Fällen, in denen sich die Besteue-
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nannte Vermögen béschränkt.
(4) Neben dem Steuerfrcibetrag nach den Ab-

sätzen 1 und 2 wird der Freibetrag nach $ 17b
Abs. 1 Nr. 1 nicht gewährt.

$ 17b
Freibeträge und Besteuerungsgrenzen

(i) Steuerfrei bleibt
1, für Personen der StieuerklasseI der Erwerb, s0-

weit er 20000 DeutscheMark nicht übersteigt,
2. für Personen der Steuerklasse II der Erwerb, s0-

weit er 10000 Deutsche Mark nicht übersteigt.
Ubersteigt der Wert des Erwerbes den Freibetrag,
s0 ist nur der übersteigende Betrag steuerpflicktig,
soweit sich nicht eine Befreiung aus $ 18 ergibt.
(2) Steuerfrei bleibt

1. für Personen der Steuerklasse III oder IV ein
Erwerb von nicht mehr als 2000 Deutsche Mark,

2. für Personen der Steuerklasse V ein Erwerb von
nicht mehr als 500 Deutsche- Mark.

Übersteigt der Wert des Erwerbes die Besteuerungs-
grenze, s0 ist der ganze Erwerb steuerpflichtig,s0-
weit sich nicht eine Befreiung aus den $$ 18 oder
19 ergibt. Die Steuer wird jedoMm nur insoweit er-
hoben, als sie aus der Hälfte des die Besteuerungs-
grenze übersteigenden Betrages gedecktwerden
kann.-
(3) An die Stelle des Freibetrages nach Absatz 1

und der Besteuerungsgrenze nach Absatz 2 Num-
mer 1 tritt in den Fällen, in denen sich die Besteue-
rung auf Grund des $ 8 Abs. 1 Il auf das dort ge-
nannte Vermögen beschränkt, eine Besteuerungs-
grenze von 500 DeutscheMark. Die Sätze 2 und 3
des Absatzes 2 gelien entsprechend.

$ 18
Sonstige Steuerbefreiungen

{1)Steuerfrei bleiben außerdem
1.
2.7(fallen aus)
3.
4. a) Hausrat (einscließlich Wäsche und Kleidungs-

stücke).beim Erwerb durch Personen
der Steuerklasse I oder.II, soweit der Wert

20000 Deutsche Mark nicht übersteigt,
der übrigen Steuerklassen, soweit der Wert

5000DeutscheMark nicht übersteigt,
b) andere bewegliche körperliche Gegenstände,

die niht nam Nummer 5 oder 6 befreit sind,
beim Erwerb durch Personen

der Steuerklasse I oder II, soweit der Wert
5000DeutscheMark nicht übersteigt,

der Steuerklasse III oder IV, soweit der
Wert 2000 Deutsche Mark nicht über-
Steigt.

Die Befreiunggilt niht für Gegenstände,die
zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen,
Grundvermögen oder Betriebsvermögen ge-
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für Zahlungsmittel,‘ ( ‘für Edelmetalle,

Edelsteine und Perlen; '

einém Betriebsvermögengehören, beim Erwerb
durch Personen der Steuerklassen I, II oder III,
und zwar:
a) Kunstgegenstände ohne Rücksicht auf den

Wert, wenn sie von deutschen Künstlern ge-
schaffen sind, die noch leben oder seit nicht
mehr als 15 Jahren verstorben sind,

b) die übrigen Kunstgegenständeund Sammlun-
gen, wenn ihr gemeiner Wert insgesamt
20000 DeutscheMark nicht,übersteigt;

körperliche Gegenstände, die geschichtlichen
oder Kkunstgeschichtlichenoder wissenschaft-
lichen Wert haben und sih seit mindestens
20 Jahren im Besitz der Familie des Erblassers
befinden, sofern sie Personen der Steuerklassen
I, IT oder III anfallen und nach näherer behörd-
licher Anweisung den Zwecken der Forschung
oder Volksbildung nutzbar gemacht werden.
Werden solche Gegenstände innerhalb von
10 Jahren nach dem Erbfall veräußert, so tritt *
die Steuerbefreiung außer Kraft;

setzbuchs;

klassen I und II von einer Schuld gegenüber
dem Erblasser, soweit. durch den Anfall ledig-
li die Beseitigung| einer*Ubersculdunger-
reicht wird;

Erblasser, sofern die Schuld durm Gewährung
von Mitteln zum Zwe des angemessenen
Unterhalts oder zur Ausbildung des Bedachten
begründet worden ist oder der FErblasser die
Befreiung mit Rüaksicht auf die Notlage des
Schuldnersangeordnethat und diese auchdurch
die Zuwendung nicht beseitigt wird. Die Steuer-
befreiung entfällt, soweit die Steuer aus der
Hälfte einer neben der erlassenen Schuld dem
BedachtenanfallendenZuwendung gedecktwer-
den kann;
ein Erwerb, der Eltern, Stiefeltern oder Groß-
eltern desErblassers anfällt, sofern der Erwerb
zusammen mit dem sonstigen Vermögen des
Erwerbers 10000 Deuts>MeMark nicht über-
steigt und der Erwerber infolge körperlicher
oder geistiger Gebrecten und unter Berück-
sichtigung seiner bisherigen Lebensstellung als
erwerbsunfähig anzusehen ist oder durch die
Führung eines gemeinsamen Hausstands mit
erwerbsunfähigen oder in der Ausbildung zu
einem Lebensberuf begriffenen Abkömmlingen
an der Ausübung einer Erwerbstätigkeit gehin-
dert ist. Ubersteigt der Wert des Erwerbes zu-
sammenmit dem sonstigen Vermögen des Er-
werbers den Betrag.von 10000DeutscheMark,
s0 Wird die Steuer nur insoweit erhoben, als
sie aus der Hälfte. des die Wertgrenze übet-
steigenden Betrages gedecktwerden kann;
ein Erwerb, der Personen anfällt, die dem Erb-
lasserin Erwartungeiñer letztwilligenZuwen-|
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dung unentgeltlich oder gegen unzureichendes
Entgelt Pflege oder Unterhalt gewährt haben,
soweit das Zugewendete als angemessenes Ent-
gelt anzusehen ist;

lla. ein Erwerb
a) von Vermögen, das aus Erlösen stammt, die

der Erblasser (Schenker) für eine nam dem
21. Juni 1948 durchgeführte Veräußerung
eines auslaufenden Hofes oder eines wüslen
Hofes an eincn Heimatvertriebenen erwor-
ben hat,

b) eines auslauſenden Hoſes oder eines wüsten
Hofes, wenn er von dem Erben (Beschenk-
ten) innerhalb von 12 Monaten nach er-
langter Kenntnis von dem Anfall oder wäh-
rend der Dauer eines Pachtverhältnisses
gemäß Buchstabec an einen Heimatvertrie-
benen veräußert wird,

C) eines auslaufendenHofes oder eines wüsten
Hofes, der von dem FErblasser (Schenker)
auf die Dauer von mindestens 12 Jahren an
einen Heimatvertriebenen verpachtet wor-
den ist, zur Hälfte des auſ dieses Vermögen
entfallenden Steuerbetrages; der restliche
Steucrbetrag wird bis zur Beendigung des
Pachtverhältnisses gestundet. Das gleiche
gilt, wenn die Verpachtung durch den Erben
(Beschenkten) innerhalb von 12 Monaten
nach erlangter Kenntnis von dem Anfall er-
folgt. Diese Steuervergünstigungenentfallen
rückwirkend, wenn das Pachtverhältnis vor
Ablauf von 12 Jahren nach der Ubergabe
erlist;

12. Vermögen, das Ellern, Großeltern oder ent-
ferntere Voreltern ihren Abkömmlingen durch
Schenkung oder Übergabevertrag zugewandt
batten und das an diese Personen zurückfällt;

13. der Verzicht auf den Pflichiteilsanspruch; -
14. Zuwendungen unter Lebenden zum Zweck des

angemessenen Unterhalts oder zur Ausbildung
des Bedachten;

- 15, Ruhcgehalte und ähnliche Zuwendungen, die
ohne redhtliche Verpflihtung früheren oder
jetzigen Angestellten oder Bediensteten ge-
währt werden, sowie Zuwendungen an Pen,
Ssions- oder Unterstützungskassen des eigenen
Betriebes; :

16. die üblichen Gelegenheitsgeschenke;
16a, Zuwendungen unter Lebenden, die zur För-

derung des Wohnungsbaues oder des Schiff-
baues an nicht zu den Steuerklassen I bis IV
gehörende Personen gegeben werden, wenn
die Voraussetzungen der $8 7c und 74d des
Einkommensteuergesetzes erfüllt Sind. Soweit
solche Zuwendungen bei unverzinslichen Dar-
lehen lediglich in dem Verzicht auf eine Ver-
zinsung bestehen,bleiben sie au dann steuer-
frei, wenn die Bedachten den Steuerklassen
I bis IV angehören;

17. Anfälle an den Bund, ein Land oder eine in-
ländische Gemeinde (Gemeindeverband) Sowie
solche Anfälle, die ausscließlih Zwecken des

Bundes, eines Landes oder einer inländischen
Gemeinde (Gemeindeverband) dienen;

18. Zuwendungen an inländisce Kirchen, an inlän-
dische Stiftungen, Gesellschaften, Vereine oder
Anstalten, die aussMließlich kirmlichheZwecke
verfolgen, sofern ihnen die Rechte juristischer
Personen zustehen, sowie Zuwendungen zu aus-
schließlih kirchlichen Zwecken innerhalb des
Bundesgebietesoder zugunsten von außerhalb
des Bundesgebietes wohnenden Deutschen, s0-
fern die Verwendung zu diesem Zweck ge-
sichert ist.
Unter Kirchen sind alle inländischen Reli-

gionsgesellschaften, denen die Rechte juri-
stischer Personen zustehen, unter kirMlichen
Zwecken sind die Zwecke solcher Religions-
gesellschaften zu verstehen, Den Religions-
gesellschaften sind gleichgestellt inländisme
Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche
Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe ma-
chen und denen die Rechte juristisher Per-
sonen zustehen; kirchlichen Zwecken sind die
Zwecke solcher Vereinigungen gleichgestellt;

19, Zuwendungen
a) an solche inländische ‘Stiftungen, Gesell-

schaften, Vereine oder Anstalten, die aus-
schließlich mildtätige oder gemeinnützige
Zwecke verfolgen, sofern ihnen die Rechte
juristischer Personen zustehen,

b) die ausschließlih mildtätigen oder gemein-
nützigen Zwecken innerhalb des Bundes-
gebietes oder außerhalb des Bundesgebietes
wohnendenDeutschengewidmet sind, sofern
die Verwendung zu dem bestimmtenZweck
gesichert und die Zuwendung nicht auf ein-
zelne Familien oder bestimmtePersonen be-
schränkt ist;

20. Zuwendungen an politische Parteien;
21. Zuwendungen, die der Pflege des Andenkens

oder dem Seelenheil des Zuwendenden oder
seiner Angehörigen dienen.

(2) Steuerbegünstigtgemäß Nummer 11a ist nur
eine Veräußerung oder Verpachtung eines aus-
laufenden Hofes oder eines wüsten Hofes an einen
Heimatvertriebenen gemäß $ 4 în Verbindung mit
$ 2 Abs. 2 und 3 des Gesetzes zur Förderung der
Eingliederung vonHeimatvertriebenen in die Land-
wirtschaft (Flüchtlingssiedlungsgesetz)vom 10.Au-
gust 1949 (WiGBI. S. 231). Der Veräußerung an
einen Heimatvertriebenen steht gleich die Ver-
äußerung an ein gemeinnütziges Siedlungsunter-
nehmen im Sinne der Siedlungs- und Bodenreform-
gesetzgebung gemäß $ 7 des Flüchtlingssiedlungs-
gesetzes.
(3) Angemessen im Sinne des Absatzes 1 Num-

mer 14 ist eine den Vermögensverhältnissen und
der Lebensstellung des Bedachten entsprechende
Zuwendung. Eine dieses Maß übersteigende Zu-
wendung ist in vollem Umfang steuerpflichtig.

(4) Jede Befreiungsvorschrift ist für sih anzu-
wenden.



$ 18a
Erbschaftsteuerversicherung

(1) Wenn in einem Lebensversicherungsvertrag
bestimmt ist, daß die Versicherungssummezur Be-
zahlungder Erbschaftsteuerzu verwenden und nach
dem Tode des Versicherungsnehmers an das Fi-
nanzamt abzuführen ist, so ist die Versicherungs-
summe bei Feststellung des steuerpflichtigen Zr-
werbes von Todes wegen insoweit unberüdksichtigt
zu lassen, als sie zur Tilgung der Steuer von Per-
sonen der Steuerklasse I oder II dient.
(2) Die Vergünstigung tritt nur ein, wenn die

Versicherungssumme binnen zwei Monaten nach
dem Tode des Versicherungsnehmers an das Finanz-
amt abgeführt wird. Wird die Versicherungssumme
schon vor dem Tode des Versicherungsnehmers
fällig, so tritt die Vergünstigung auch insoweit ein,
als die Versichherungssummezur Bezahlung der
Erbschaftsteuerbei dem Versicherungsunternehmen
bis zum Tode des Versicherungsnehmers stehen
bleibt und innerhalb der in Satz 1 genannten Frist
an das Finanzamt abgeführt wird. Fällt beim Tode
des Versicherungsnehmers sein gesamter Nachlaß
dem überlebenden Ehegatten nach $ 17a Abs. 1
und 2 steuerfrei zu, s0 ist die Vergünstigungs-
vorschrift des Absatzes 1 im Erbfall des über-
lebenden Ehegatten anzuwenden, wenn die Ver-
sicherungssummebis zum Tode des überlebenden
Ehegatten beim Versicherungsunternehmen stehen
bleibt und binnen zwei Monaten nach seinemTode
an das Finanzamt abgeführt wird.

(3) Die Vergünstigung wird nicht dadurch aus-
geschlossen,daß der Versicherungsnehmer in dem
Lebensversicherungsvertrag oder in einer Ver-
fügung von Todes wegen eine Person benennt,
an die das Finanzamt den nach Bezahlung der ge-
samten Erbschaftsteuer etwa verbleibenden Betrag
der Versicherungssummeabführen soIl.
(4) Reicht die Versicherungseummezur Bezahlung

der gesamten Erbschaftsteuer nicht aus und hat der
Versicherungsnehmer weder im Versicherungsver-
trag noch in einer Verfügung von Todes wegen
eine Bestimmung darüber getroffen, in welcher
Reihenfolge die Steuerschulden der einzelnen Er-
werber aus der Versichèrungssumme gedeckt wer-
den sollen, so ist die Versichherungssummezunächst

_ auf die Erwerber der Steuerklassen I und II im
Verhältnis derjenigen Steuerbeträge zu verteilen,
die sich ohne Berücksichtigung der Versicherungs-
summe ergeben. Ein alsdann noch verbleibender
Betrag isf nach denselben Grundsätzen auf die
Erwerber der Steuerklassen III bis V zu verteilen.
(5) Ubersteigt die Versicherungssumme die aus

ihr zu tilgenden Steuerbeträge, so findet die Steuer-
vergünstigung des Absatzes 1 auf den Unterschieds-
betrag keine Anwendung. Der Unterschiedsbetrag
ist dem Erwerb des nach Absatz 3 Berechtigten
oder, wenn ein solcher nicht benannt ist, dem Er-
werb der Erben hinzuzurechnen.
(6) Bei Angehörigen der Steuerklassen III bis V

gilt als steuerpflichtigerErwerb der Betrag, der sich
bei einer Zusammenrechnung des erbschaftlichen

Versicherungssumme getilgten Steuer ergibt.

TT1

(7) Bei Versäumung der Fristen des Absatzes 2
kann Nachsicht gemäß $$ 86 und 87 der Reichs-
abgabenordnunggewährt werden, wenn weder die
Steuerpflichtigen noh das Versicherungsunter-
nehmen ein Verschulden an der Fristversäumnis
trifft.

$ 19
Mitgliederbeiträge

Beiträge an Personenvereinigungen, die nicht
lediglich die Förderung ihrer Mitglieder zum Zweck
haben, sind steuerfrei, soweit die von einem Mit-
glied in einem Kalenderjahr der Vereinigung ge-
leisteten Beiträge 500 Deutsche Mark nicht über-
steigen. Auf Beiträge an Personenvereinigungen,
die ausschließlich Kirchliche, mildtätige oder ge-
meinnützige Zwecke verfolgen, sowie an politische
Parteien finden die Vorschriften des $ 18 Abs. 1
Nr. 18 bis 20 Anwendung.

$ 20
Mehrfache Vererbungen desselben Vermögens
Wenn Personen der Steuerklassen I oder II Ver-

mögen anfällt, das in den letzten 5 Jahren vor dem
Anfall von Personen der gleichen Steuerklassen
erworben worden isf und der Besteuerung nach
diesem Gesetz unterlegen hat, s0 bleibt der auf
dieses Vermögen entfallende Steuerbetrag Zur
Hälfte und, wenn der frühere Steuerfall mehr als
5 Jahre, aber nicht mehr als -10-Jahre hinter dem
späteren zurückliegt, zu einem Viertel unerhoben,

IT.TEIL
Wertermittlung

$ 21
Bewertungstichtag

Für die Wertermittlung ist, ‘soweit in diesem Ge-
setz nichts anderes bestimmt ist, der Zeitpunkt der
Entstehung der Steuerschuldmaßgebend.

$ 22
Bewertung

(1) Die Bewertung richtet sich, soweit nicht in
den Absätzen 2 bis 6 etwas Besonderes Vvorge-
schriebenist, nachden Vorschriften des Ersten Teils
des Reichsbewertungsgesetzes(Allgemeine Bewer-
tungsvorschriften). :

(2) Für land- und forstwirtschaftliches Vermögen,
für Grundvermögen und für Betriebsgrundstücke
ist der Einheitswert - maßgebend, der nach dem
Zweiten Teil des Reichsbewertungsgesetzes(Beson-
dere Bewertungsvorschriften) auf den Zeitpunkt-
festgestellt ist, der der Entstehung der Steuerschuld
vorangegangen-ist oder mit ihr zusammenfällt.
(3) Gehört zum Erwerb nur ein Teil einer der im

Absatz 2bezeichneten wirtschaftlichen Einheiten,
so ist der darauf entfallénde Teilbetrag des Ein-
heitswertesmaßgebend.Dér Teilbetrag ist nachden
Grundsätzendes Zweiten Teils des Reichsbewer-
tungsgesetzesund der dazu ergangenen Vorschrif-
ten zu ermitteln,
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(4)Wenn für einewirtsdaftlichheEinheit der im
Absatz 2 bezeichneten Art oder einen Teil davon
(Absatz 3) ein Einheitswert nicht festgestellt ist
oder bis zur Entstehung der Steuerschuld die
Vorausetzungen für eine Wertfortschreibung erfüllt
sind, ist der Wert im Zeitpunkt der Entstehung der
Steuerschuld maßgebend. Dieser ist für die Zwecke
der Erbschaftsteuer nam den Grundsätzen des
Zweiten Teils des Reichsbewertungsgesetzes und
der dazu ergangenen Vorschriften besonders fest-
zustellen (Stichtagbewertung).
(5) Grundbesitz außerhalb des Bundesgebietes

und von- West-Berlin ist mit dem gemeinen Wert
anzusetzen,
(6) Für den Bestand und die Bewertung von Be-

triebsvermögen mit Ausnahme der Bewertung der
Betriebsgrundstücke (Absatz 2) sind die Verhält-
nisse zur Zeit der Entstehung der Steuerschuld
maßgebend. Die Vorschriften der $$ 54 bis 58, 62,
65 und $66 Abs. 1 und 4 Satz 1 des Reichs-
bewertungsgesetzes sind anzuwenden. Zum Be-
triebsvermögen gehörende Wertpapiere, Anteile
und Genußscheine von Kapitalgesellschaften sind
nach $ 13 des Reichsbewertungsgesetzes zu be-
werten.

$ 23
Steuerpflichtiger Erwerb

(1) Als Erwerb gilt, soweit nichts anderes vor-
geschrieben ist, der gesamte Vermögensanfall an
den Erwerber. Bei der Zwekzuwendung tritt an

©die Stelle des Anfalls die Verpflichtungdes Be-
schwerten.
(2) Die infolge des Anfalls durch Vereinigung von

Rechtund Verbindlihkeit oder von Rechtund Be-
lastung erloschenen Rechtsverhältnisse gelten als
nicht erloschen.
(3) Die Anwartschaft eines Nacherben gehört

nicht zu seinem Nachlaß.
(4) Von dem Erwerb sind insbesondere abzu-

ziehen
1. die Kosten der Bestattung des Erblassers ein-

schließlih der Kosten der landesüblichen kirch-
lien und bürgerlichen Leichenfeierlichkeiten
und der Kosten eines angemessenenGrabdenk-
mals;

2. die im Falle der Todeserklärung des Erblassers
dem Nachlaß zur Last fallenden Kosten des
Verfahrens;

3. die Kosten der Eröffnung einer Verfügung des
Erblassers- von Todes wegen, die gerichtlichen
und außergerichtlichienKosten der Regelung des
Nachlasses, die Kosten der gerichtlichenSicherung
des Nachlasses,einer Nachlaßpflegscaft,des
Aufgebots der Nachlaßgläubiger und der Inventar-
errichtung;

4. die Kosteneinesfür denNadilaßoderwegen
des Erwerbes geführten Rechtsstreits.
(5) Schulden und Lasten, die in wirtscaftliher

Beziehungzu nichtsteuerbarenTeilen desErwerbes
Stehen,sind nicht abzuziehen.Beschränktsich die
Besteuerung auf einzelne Vermögensgegenstände
($8 Abs, 1 IT undAbs. 5), s0 sind nur die in einer

wirtschaftlihen Beziehung zu diesem Teil des Er-
werbes stehenden Schulden und Lasten abzugs-
fähig. - :

(6) Verbindlihkeiten aus Pflichttteilsrechten
können nur insoweit abgezogen werden, als der
Anspruch auf den Pflichtteil geltend gemacht wird.

(7) Die Erbschaftsteuer wird unbeschadet der Be-
stimmungen des $ 18a nicht abgezogen.
(8) Ist eine Zuwendung unter einer Auflage ge-

macht, die in Geld veransclagt werden kann, so0

sie den Wert der Leistung des Beschwerten über-
steigt, es sei denn, daß die Leistung dem Zwedc
der Zuwendung dient.

$ 24
Abzug wegen unentgeltlich

geleisteter Dienste
Hat der Erwerber nach Vollendung des 15. Le-

bensjahrs im Haushalt oder im Betrieb des Erb-
lassers ohne Barlohn Dienste geleistet und dadurh
eine fremde Arbeitskraft erspart, so0wird auf An-
trag ein der Arbeit und der Dienstzeit angemes-
sener Betrag von dem Anfall abgezogen.

III, TEIL
Veranlagungund Erhebung

1. Anmelde- und Erklärungspflicht
$ 25

Anmeldung des Erwerbes
(1) Jeder der Erbschaftsteuer unterliegende Er-

werb ist vom Erwerber, bei einer Zwe&zuwendung
vom Beschwerten binnen einer Frist von drei Mo-
naten nach erlangter Kenntnis von dem Anfall oder
von dem Eintritt der Verpflichtung dem Finanzamt
anzumelden.
(2) Erfolgt der steuerpflihtige Erwerb durch ein

Rechtsgeschäftunter Lebenden, so ist zur Anmel-
dung auch derjenige verpflichtet, aus dessen Ver-
mögen der Erwerb stammt.
(3) Einer Anmeldung bedarf es nicht, wenn der

Erwerb auf einer von einem deutschenGericht oder
einem deutschen Notar eröffneten Verfügung von
Todes wegen beruht und sich aus der Verfügung
das Verhältnis des Erwerbers zum Erblasser un-
zweifelhaft ergibt. Das gleiche gilt, wenn eine
Schenkung unter Lebenden oder eine Zwedzuwen-
dung gerichtlich oder notariell beurkundet ist.

$ 26
Steuererklärung

(1) Das Finanzamt kann von den zur Anmeldung
Verpflichteten innerhalb einer von ihm zu bestim-
menden Frist die Abgabe einer Erklärung ver-
langen. Die Frist muß mindestens einen Monat be-
tragen.
(2) Die Erklärung hat ein Verzeichnis der zum

Nachlaß gehörenden Gegenstände und die sonsti-
gen fürdie Feststellungdes Gegenstandsund des
Wertes des Erwerbes erforderlichen Angaben zu
enthalten,
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2. Steuerfestseltzung

$ 31
Vorläufige Festsetzung

Auf Grund der Steuererklärung ist der ihr ent-
sprechende Betrag der Sleuer als vorläufige Zah-
lung zu entrichten. Das Finanzamt setzt die vor-
läuſige Zahlung fest; sie ist binnen einem Monat
nach der Zustellung des Steuerbescheidsfällig.

$ 32
Abrundung

Für die Berechnungder Steuer nach $ 10und bei
der Anwendung des $ 17b und des $ 18 Abs. 1

nach unten abgerundet.
$ 33

Rentenbesteuerung
Steuern, die von dem Kapitalwert von Renten

oder anderen wiederkehrenden Nutzungen oder
Leistungen zu entrichten sind, können nach Wahl
des Steuerpflichtigenstatt vom Kapitalwert jährlich
im voraus von dem Jahreswert entrichtet werden.
Die Steuer wird in diesem Falle nachdem Hundert-
satz erhoben, der siM nach $ 10 für den gesamten
Kapitalbetrag ergibt.

$ 34
Aussetzung der Versteuerung

(1) Beim Erwerb von Vermögen, dessen Nutzung
einem anderen als dem Steuerpflichtigen zusteht,
kann der Pflichtige verlangen, daß die Versteuerung
bis zum Erlöschen des Nutzungsrechtsausgesetzt
bleibt. Auf Verlangen des Finanzamts hat der
Steuerpflichtigefür die Steuer Sicherheit zu leisten.
(2)Geht in dem Falle des Absatzes 1 das mit dem

Nutzungsrecht belastete Vermögen vor dem Er-
löschen des Nutzungsrechts durch Erbfolge auf
einen anderen über, so0wird die Steuer für diesen
Ubergang nicht erhoben, vielmehr tritt die gleiche
Behandlungein, wie wenn derjenige, dem das Ver-
mögen zur Zeit des Erlöschens gehört, das Ver-
mögen unmittelbar von dem ursprünglichen Erb-
lasser erworben hätte.

$ 35
Pauschversteuerung

Die Oberfinanzdirektion ist ermächtigt, auf An-
trag der Steuerpflichtigenvon der genauen Ermitt-
lung des steuerpflichtigenVermögens und der Vor-
legung eines Verzeichnisses ganz oder zum Teil
abzusehen und einen Pauschbetrag für die Steuer
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anzunehmen, auch die Pauschversteuerung in s0l-
chen Fällen, in denen die Versteuerung andernfalls
noch ausgesetzt sein müßte,zu gestatten.

$ 36
Berichtigung der Veranlagung

Sind bei der Erteilung des Steuerbescheids ab-
zugsfähige Verbindlichkeiten nicht berücksichtigt
worden, weil sie dem Steuerpflichtigen unbekannt
waren, s0 kann der Steuerpflichtige bis zum Ab-
lauf von 5 Jahren seit der VeranlagungBerichti-
gung des Steuerbescheidsbeantragen.

3. Erstattung
$ 37

Die Steuer ist zu erstatten,
1. soweit ein Geschenk wegen eines Rückforde-

rungsrechts hat herausgegebenwerden müssenz
2. wenn die Herausgabe gemäß$ 528Abs. 1 Satz 2

des Bürgerlichen Gesetzbuchs abgewendet Wwor-
den ist.

IV. TEIL

Ubergangs- und’Schlußvorschriften
$38

Erbschaftsteuer
auf Grund älterer Vorschriften

Frbschaftsteuer auf Grund der Landesgesetz-
gebung aus der Zeit vor dem 1. September 1919
ist nicht mehr zu erheben.

$ 39
Inkrafttreten

(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes
findet auf Erwerbe Anwendung, für welche die
Steuersduld nach dem 31, Dezember 1948-entstan-
den ist oder entsteht. Für die Frage, wann die
Steuersculd entsteht,sind die Grundsätze des $ 14
auch dann maßgebend,wenn der Erblasser vor dem
1, Januar 1925 verstorben ist, es sei denn, daß der
Erwerb bereits der Besteuerung nach den früheren
Vorschriften unterworfen worden ist.

(2) Mehrere Erwerbe werden nach $ 13 nur zu-

entweder vor dem 21. Juni 1948
oder in der Zeit vom 21. Juni 1948bis

31. Dezember 1948
oder nach dem 31. Dezember.1948

entstanden ist oder entsteht.
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Der Bundeslag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen:

ArtikelI
Finanzverwaltung

$ 1
(1) Die Ausgaben der Finanzbehörden, die nach

$ 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Finanzverwaltung
vom 6. September 1950 (Bundesgesetzbl. S. 448)
Bundesfinanzbehörden geworden sind, gehen auf
den Bund übér, soweit die Ausgaben nicht nach $ 11
des Gesetzes über die Finanzverwaltung und nah
den Vorschriften dieses Gesetzes von den Ländern
zu tragen sind.
(2) Die Ausgaben für die Versorgung der ehe-

maligen Verwaltungsangehörigen der Zoll- und
Verbrauchsleuerverwaltung, der Monopolverwal-
tungen und des Zollgrenzdienstes sowie der Hin-
terbliebenen dieser Verwallungsangehörigen gehen
auf den Bund über. Die Ausgaben für die Ver-
sorgung der sonsligen in den Bundesdienst über-
nommenenVerwaltungsangehörigen der Finanzver-
waltung und ihrer Hinterbliebenen gehen. vom
Zeitpunkt der Ubernahme in den Bundesdienst ab
auf den Bund über ($ 36 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes
über die Finanzverwaltung). Die Ausgaben für die
Versorgung der ehemaligen Oberfinanzpräsidenten
und der ehemaligen Leiter der Oberfinanzkassen
und deren Hinterbliebenen werden vom Bund und
von den Ländern je zur Hälfte getragen. Ihre Ver-
Ssorgung richtet sih nach den Vorschriſten des
Landes, das für die Zahlung der Versorgungs-
bezüge zuständig ist. Die übrigen Versorgungs-
ausgaben der Finanzverwaltung werden von den
Ländern getragen.
(3) Die Überleitung der Ausgaben, die sih aus

der Verwaltung des Vermögens der ehemaligen
Reichsfinanzverwaltung ergeben, bleibt einem be-
sonderen Gesetz vorbehalten.

8 2

Das Gesetz über die Finanzverwaltung wird wie
folgt geändert:
1. $ 9 Abs. 2 Satz 2 erhält die folgende Fassung:

Finanzämter bei der Bearbeitung der Umsatz-
steuer und der Beförderungsteuer vom 1.April
1950ab vom Bund eine Entschädigung in Höhe
Von zwei vom Hundert des Aufkommens dieser
Steuern. Die Entschädigungssumme wird auf
die einzelnen Länder nach cinem Schlüssel ver-
teilt, der binnen zwei Monaten nachVerkün-
dung des Zweiten Gesetzes zur Überleitung
von Lasten und Deœungsmitteln auf den Bund
von den Ländern zu vereinbaren ist. Kommt
eine Vereinbarung nicht zustande, s0 verteilt

die Bundesregierung die Entschädigungssumme
auf die einzelnen Länder nach dem Verhältnis
der von ihnen aufgewendeten Steuerverwal-
tungskosten. Die Länder haben die ihnen ge-
währten Entschädigungsleistungen, soweit sie
den im Rechnungsjahr 1950 gewährten Betrag
Üübersteigen,zum Ausbau der Finanzverwaltung
zu verwenden,“, :

2. $ 13 Abs. 2 erhält die folgende Fassung:
„(2) Der Bund erhält für die Verwaltung der

Biersteuer vom 1, April 1950ab von den Län-
dern eine Entschädigungin Höhe von zwei
vom Hundert des Aufkommens dieser Steuer.“.

ArtikelII
Sonstige ehemalige Reichs- und Zonen-

verwaltungen
$3

Die Ausgaben (einschließlich der Versorgungs-
ausgaben) der Verwaltungen und Einrichtungen, die
nach Artikel 130 des Grundgesetzes in die Ver-
waltung des Bundes übergeführt worden sind oder
noch übergeführt werden, gehen mit dem Inkraft-
tretenderUberführungaufdenBundüber.

$4
(1) Die Ausgaben für die Versorgung der ehe-

maligen Verwaltungsangehörigen der in der Anlage
bezeichneten ehemaligen Reichsbehörden, Reichs-
betriebe und Zonenbehörden sowie der Hinter-
bliebenen dieser Verwaltungsangehörigen gehen
auf den Bund über.
(2) $ 8 Abs. 2 des Gesetzes über den Bundes-

finanzhof vom 29, Juni 1950 (BundesgesetzbÞbI.
S. 257)bleibt unberührt.
(3) Erweist sich das in der Anlage enthaltene

Verzeichnis der ehemaligenReichsbehörden,Reichs-
betriebe und Zonenbehörden als unvollständig, s0
kann die Bundesregierung das Verzeichnis na
den Grundsätzen dieses Gesetzes dur eine mit
Zustimmung des Bundesrates zu erlassende Rets-
verordnung ergänzen.

$5
(1) Die Wartestandsbeamten der in der Anlage

bezeichnetenZonenbehörden werden Wartestands-
beamtedesBundes,

(2) Oberste Dienstbehörden der Wartestands-
beamtensind die zuständigenOberstenBundes-
behörden. Erforderlichenfalls bestimmen der Bun-
desminister des Innern undder Bundesminister der
Finanzen die oberste Dienstbehörde.

(3) Die obersten Dienstbehörden haben für die
Unterbringung der Wartestandsbeamtenzu SOTgen
($ 36a Abs, 1 der Reichshaushaltsordnung).
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Gemeinsame Bestimmungen
zu den Artikeln I und I

$6
Für die Versorgungsberechligten, deren Versor-

gung nachden Vorschriften der Artikel I und II auf
den Bund übergeht, übt die Oberste Bundesbehörde
die Befugnisse und Aufgaben der obersten Dienst-
behörde des letzten Dienstherrn des Beamten aus.
Zuständig ist die Oberste Bundesbehörde, deren
Aufgaben denen der zuletzt für den Beamten zu-
ständigen obersten Dienstbehörde oder Verwal-
tungsstelle entsprechen.Ist eine solche Stelle nicht
vorhanden, so regeln der Bundesminister des Innern
und der Bundesminister der Finanzen die Zustän-
digkeit, ebenso,wenn Keine Stelle sich für zuständig
erachtet.

$7
Soweit die Ausgaben der in den Artikeln I und II

bezeichnetenVerwaltungen und Einrichtungen auf
den Bund übergehen,übernimmt der Bund auch die
Haftpflichtverbindlichkeiten, die durM Angehörige
oder im Betrieb dieser Verwaltungen und Einrich-
tungen verursacht worden sind. Insoweit gehen
auch die Ersatzansprücheauf den Bund über.

$8

Der Bund trägt die Verbindlichkeiten des Reiches
aus Anlaß von Personenschäden, die durm An-
gehörige der früheren deutshen Wehrmacht und
der in $ 2 Abs. 1 und $ 3 des Bundesversorgungs-
gesetzes vom 20. Dezember 1950 (BundesgesetzbI.
S. 791)genanntenOrganisationen und Einrichtungen
verursacht worden sind. Das gilt nicht, soweit auf
Grund solcher Schäden Ansprüche nach dem Bundes-
versorgungsgesetz bestehen.

$9
Soweit die Bestimmungen der Artikel I und II

den Übergang von Versorgungsausgaben auf den
Bund regeln, sind diese Bestimmungenund die Be-
stimmungen des $ 6 auf den Personenkreis nicht
anzuwenden, der durch Kapitel I des Gesetzes
zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter
Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Personen
vom 11.Mai 1951 (BundesgesetzbI.I S, 307) erfaßt
wird; die Bestimmungendes $ 1 Abs. 1 Ziff. 7 und
des $ 2 Ziff. 7?des Ersten Gesetzes zur Uberleitung
von Lasten und Deckungsmitteln auf den Bund vom
28.November 1950(BundesgesetzbI.S. 773)bleiben
unberührt.

$ 10
Die Bundesregierung wird ermächtigt, die Ver-

sorgungsausgaben im Sinne der Artikel I und II
durch eine mit Zustimmung des Bundesrateszu er-
lassendeRechtsverordnungnäher zu bestimmen.

$11
(1) Soweit nach den Artikeln I und II Ausgaben

auf den Bund übergehen, stehen die mit den
Ausgaben zusammenhängenden Einnahmen dem
Bund zu.

Bonn, den4.September 1951 775

(2) Die wegen Steuervergehensim Verwaltungs-
strafverfahren festgesetztenGeldstrafen stehen dem
Bund zu, wenn das Verwaltungsstrafverfahrendurch
Bundesbehörden durMgeführt wird, dem Land zu,
wenn das Verwaltungsstrafverfahren durch Landes-
behörden durchgeführt wird. Entsprechendes gilt
für den Erlös aus der Verwertung eingezogener
Gegenstände.$ 48 Abs. 1 des Soforthilfegesetzes
vom 8. August 1949 (WiGBI. S. 205) und die ent-
sprechendeVorschrift in den Soforthilfegesetzender
französiscien Zone bleiben unberührt.

$12
Die Bestimmungen der $$ 18, 20 und 22 des

Ersten Uberleitungsgesetzessind entsprechendan-
zuwenden.

Artikel IV
Anderungen und.Ergänzungen
des Ersten Uberleitungsgesetzes

813
Das Erste Gesetz zur Uberleitung von Lasten und

Deckungsmitteln auf den Bund vom 28. November
1950 (Bundesgesetzbl.S. 773)wird wie folgt geän-
dert und zwar mit Wirkung vom 1. April 1950,
soweit sim nicht aus den nachstehendenBestim-
mungen etwas anderes ergibt:
1. Im $ 1 Abs, 1 erhalten die Ziffern 3 bis 6 mit

Wirkung vom 1. April 1951 die folgende
Fassung: :
„3. 85 vom Hundert der Aufwendungen für die

Kriegsfolgenhilfe ($$ 7 bis 13),
85 vom Hundert der Aufwendungen für die
Umsiedlung Heimatvertriebener und für die
Auswanderung von Kriegsfolgenhilfe-Emp-
fängern ($8 14 und 14a); soweit die Auf-
wendungen außerhalb des Bundesgebietes
entstehen,gehen sie in voller Höhe auf den
Bund über,

4.

. 85 vom Hundert der Aufwendungen für die
Rückführung von Deutschen ($ 15); soweit
die Aufwendungen außerhalb des Bundes-
gebietesentstehen,gehen sie in voller Höhe
auf den Bund über,

6. 85 vom Hundert der Aufwendungen für
Grenzdurchgangslager($ 16),

6a,die Zuschüssezur Kriegsgräberfürsorge,zum
Suchdienst für Kriegsgefangene,Heimatver-
triebene und heimatlose Ausländer und die
Aufwendungen für den Rechtsschutz von
Deutschen, die von ausländischen Behörden
oderGerichtenim Zusammenhangmit den
Kriegsereignissen.verfolgt werden oder ver-
urteilt worden sind,“,

2. Im $ 1 Abs. 3 Ziff, 1 werden die Worte „Ziffer 3,
5 und 6° durchdie Worte „Ziffern 3 bis 6" und
mit Wirkung vom 1, April 1951das Wort „die-
jenigen“ durch die Worte „85vom Hundert der-
jenigen“ersetzt. i '

. Im $ 1 Abs. 3 erhält die Ziffer 2 die folgende
Fassung:
„2.bei denin Absatz1Ziffer8 genanntenAuf-

wendungen die peisönlithen und sächlichen



Verwaltungskosten; hierzu gehören nicht
die Ausgaben für die Versorgung der ehe-
maligen Angehörigen der Verwaltung und
ihrer Hinterblicbenen und die Kosten des
gerichtlichen Spruchverfahrens.“.

gefügt:
„(2) Mit Wirkung vom 21. September 1949

gehen von den Ländern Baden, Rheinland-Pfalz
und Würltemberg-Hohenzollern und vom baye-
rischen Kreis Lindau auf den Bund über:

1. die Zölle,
2. die Umsatzausgleichsteuer,
3. die Kaffeesteuer,
4. die Teesteuer.“. .

- Der bisherige Absatz 2 des $ 3 wird Absatz 3.
. $ 6 erhältdie folgendeFässung:

¿$ 6
(1) Aufwendungen im Sinne des $ 1 Abs. 2

Ziff. 2 sind:
1. Aufwendungen im Zusammenhangmit

Lohn- und Gehaltszahlungen an Ar-
beitskräfte, die im Dienst der Be-
satzungsmächte stehen,

2. Aufwendungen zur Durchführung der
Entmilitarisierung,

3. Aufwendungen im Zusammenhangmit
der Durchführung von Besatzungs-
bauten,

4. Aufwendungen im Zusammenhangmit
der Inanspruchnahme von Grund-
stücken, Gebäuden und Gebäudeteilen
(Nutzungen, Transport, Lagerung,
Schaffung von Ersatzraum und der-
gleichen),

9. Aufwendungen im Zusammenhangmit
der Inanspruchnahme von Jagd-. und
Fischereirechten, soweit die Inan-
spruchnahme für die Zeit nam dem
31. März 1950 stattgefunden hat,

6. Aufwendungen für den Bau, die Un-
terhaltung und dieWiederherstellung
von Straßen und Brücken,

7. Aufwendungen zum Ausgleich von Be-
satzungsschäden und Belegungsschä-
den an im Eigentum der Länder und
sonstiger Gebietskörperschaften ste-
henden Grundstücken und beweg-
lichen Sachen, soweit die Schäden
nach dem 31. März 1950 entstanden
Sind,

8, Aufwendungen zum Ausgleihm von
Härten, die sich im Zusammenhang
mit der Inanspruchnahmevon Grund-
stücken oder beweglichenSachenoder
durch Besatzungsschädenergeben,

9. Aufwendungen zur Durchführung von
Reparationen und Restitutionen,

10. Aufwendungen im Zusammenhangmit
alliierter Gerichtsbarkeit, -

11,Aufwendungenfür Bewachung,Feuer-
wehr und polizeiliche Hilfseinrich-
tungen,

12. Aufwendungen für hygienischeZwecke,
für Quarantäne und für Lazarette für
heimatlose Ausländer.

(2) Die im Absatz 1 bezeichnetenAufwendun-
gen gehen auf den Bund nur insoweit über, als
sie durch Anordnungen der Besatzungsmächte
verursacht sind.
(3) Die im Absatz 1 Ziffern 9 bis 12 be-

zeichneten Aufwendungen gehen nur für das
Rechnungsjahr 1950auf den Bund über. -

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, die
im Absatz 1 bezeichneten Aufwendungen durch
eine mit Zustimmung des Bundesrates zu er-
lassende Rechtsverordnung näher zu be-
stimmen.“.

den folgenden Absatz 3 ersetzt:
„(3) Tm Rahmen der Kriegsfolgenhilfe kann

der Bund für die Zeit bis zum 31. Dezember
1952 :

1. Zuschüsse oder Darlehen zur Errich-
tung von Wohnungen für bisher in
Lagern untergebrachte Kriegsfolgen-
hilfe-Empfänger gewähren;

2. zur Förderung der Erziehung und
Erwerbsbefähigung von jugendli-
chen Kriegsfolgenhilfe-EmpfängernZu-
schüsseoder Darlehen zu den Kosten
der Errichtung von gemeinnützigen
Lehrlingswerkstätten, Jugendlehrgän-
gen und Jugendwohnheimen und zu
den Kosten von Jugendgemeinschafts-
werken gewähren.“.

$ 12 wird durch den folgenden Satz 2 ergänzt:
«Das gleiche gilt für Fürsorgeleistungen, die
Kriegsfolgenhilfe-Empfängern. nah anderen
Richtsätzen oder Richtlinien ($ 8) gewährt wer-
den als den übrigen Empfängern der öffent-
lichen Fürsorge.“.

«$ 14
(1) Der Bund trägt nach Maßgabe des $ 1

Abs. 1 Ziff, 4 die Kosten der Umsiedlung Hei-
matvertriebener im Sinne des $ 2 der Verord-
nung über die Umsiedlung von Heimatver-
triebenen aus den Ländern Bayern, Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein vom 29. No-
vember 1949(BundesgesetzbI.1950S. 4) und der
Personen, die durmh Gesetz oder durch Rechts-
verordnung auf Grund des Artikels 119 des
Grundgesetzes in die Umsiedlung einbezogen
werden.
(2) Als Umsiedlung gilt die Umsiedlung von

Land zu Land, die Umsiedlung zum Zwecke der
Familienzusammenführungund die Umsiedlung
innerhalb des Landes, sowohl im Wege des
Sammeltransportes wie des Einzeltransportes.
Entsprechendesgilt für etwaige Umsiedlungen



aus Gebieten außerhalb des Bundes
Bundesgebiet.

in das

(3) Kosten der Umsiedlung sind die Kosten
des Transportes vom bisherigen Aufenthaltsort
zum neuen Aufenthaltsort, der Verpflegung
während der Reise, des Begleitpersonalsund ein
Uberbrückungsgeldzur Deckung der ersten Be-
dürfnisse am Aufnahmeort, soweit diese Kosten
nicht von anderer Seile, insbesondere von der
Arbeitslosenversicherung zu tragen sind.“,
Hinter $ 14 wird die folgende Bestimmungein-
gefügt:

„$ l4a
(1) Der Bund trägt nach Maßgabe des $ 1Abs. 1

Ziff. 4 die Kosten der Auswanderung von
Kriegsfolgenhilfe-Empfängern. Als Kriegsfolgen-
hilfe-Empfänger gelten die im $ 7 Abs. 2 ge-
nannten Personen auch dann, wenn sie nicht
von den Fürsorgeverbänden unterstützt wer-
den, aber andere Sozialleistungen erhalten, oder
wenn sie hilfsbedürftig im Sinne der Fürsorge-
pflichtverordnung ($ 8 dieses Gesetzes)sind.

(2) Kosten der Auswanderung sind die Kosten
des Transportes vom bisherigen Aufenthaltsort
bis zumGrenzübertritt oder bis zur Einschiffung,
der Verpflegung während der Reise, des Be-
gleitpersonals, der vorgeschriebenen amtlichen
Uberprüfung und ärztlichen Untersuchung sowie
der lagermäßigen Unterbringung und Ver-
SOrTgung.“.
Im $ 15 Abs. 1 werden zwischen den Worten
„trägt“ und „die Kosten" die Worte „nachMaß-
gabedes$ 1Abs. 1Ziff. 5“ eingefügt. '
Im $ 16 werden zwischen den Worten „trägt"
und „die Kosten“ die Worte „nach Maßgabe
des $ 1 Abs. 1 Ziff. 6" eingefügt.
$ 17 wird wie folgt ergänzt:
„Kk)Aufwendungen für Leistungen nicht mehr
“ bestehender oder nicht mehr erreichbarer
Unfallversicherungsträger, insbesondere der
in $ 625a der Reichsversicherungsordnung

Aufwendungen bis zum 31. März 1950von
den Ländern erstattet oder getragenworden
Sind;

1) Aufwendungen der Sozialversicherungsträ-
ger nach der Bekanntmachungüber die Für-
sorge für Versicherte aus den abgetretenen
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Gebieten vom 28. November 1930 (Amt-
lime Nachrichten für Reichsversicherung
S. 497), soweit die Aufwendungen bis
zum 31. März 1950 von den Ländern er-
stattet worden sind;

m) Aufwendungen der Sozialversicherungsträ-
ger nach der Verordnung über die Ein- ©
gliederung von Umsiedlern in die Reichs-
versicherung vom 19. Juni 1943 (Reichs-
gesetzbI.I S. 375),soweit die Aufwendungen
bis zum 31.März 1950von den Ländern er-
stattet worden sind.“.

14. Im $ 20 erhalten die Sätze 2 und 3 folgende
Fassung: :
„Solche Prüfungen sind gemeinsam mit der
oberstenRechnungsprüfungsbehördedes Landes
vorzunehmen. Die hierbei getroffenen Entschei-
dungen sind für die Beteiligten verbindlich.“.

15. Der bisherige $ 20 wird $ 20 Abs. 1; folgender
Absatz 2 wird neu ‘angefügt:
«„(2)Zur Entscheidung von grundsätzlichen

Fragen, die bei diesen Prüfungen auftreten,
kann bei Meinungsverschiedenheiten'jede der
beteiligten obersten Rechnungsprüfungsbehör-
den den Vereinigten Senat ($ 10 des Gesetzes
über Errichtung und Aufgaben des Bundes-
rechnungshofes vom 27, November 1950 -
Bundesgesetzbhl.S. 765—) anrufen.“

8 14
Der Bundesminister der Finanzen wird ermädh-

tigt, das Erste Gesetz zur Uberleitung von Lasten
und Deckungsmitteln auf den Bund in der ab
1. April 1951geltenden Fassung bekanntzumachen.

Artikel V
Ubergangs- und Schlußbestimmungen

$ 15
Dieses Gesetz und die noh zu erlassenden

Rechtsverordnungengelten auch für das Land Ber-
lin, sobald es gemäßArtikel 87?Abs. 2 seiner Ver-
fassung die Anwendung dieses Gesetzes be-
schlossenhat.

$16
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April

1950 in Kraft, soweit sih nicht aus seinen Be-
stimmungen etwas anderes ergibt,
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I

O9

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

($ 4 des Gesetzes);

Reichsministerien mit Ausnahme des
Reichsministeriums der Justiz, des Reichs-
ministeriums für Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung und des Reichsministeriums für
kirchliche Angelegenheiten

nahme der Reichsbank

des Reichs

die für die besetzlen Gebiete bestellten Reichs-
kommissare und Chefs der Zivilverwaltung
und die Regierung des Generalgouvernements

des Saargebiets

fuhrbewilligung
Der Reichskommissar für Reparationsleistungen
Rechnungshof des DeutschenReichs einschließ-
lich der Außenstellen
Reichsschuldenver waltung
Statistisches Reichsamt
Reichsversicherungsamt
Reichsaufsichtsamt für Privatversicherung
Reichspatentamt
Reichsentschädigungsamt
Reichsausgleichsamt
Reichsgesundheitsamt einschließlich der Reichs-
anstalten für Wasser- und Luftgüte, für Lebens-
mittel- und Arzneimittelchemie und für Vita-
minprüfung und Vitaminforschung
Reichsverpſlegungsamt
Reichswanderungsamt
Reichsarchiv
Deutsche Seewarte
Reichsanstalt für Landesaufnahme
Reichsamt für Bodenforschung
Chemisch-Technische Reichsanstalt
Physikalis-Technisme Reichsanstalt f(ein-
schließlich der früheren Reichsanstalt für Maße

28, Biologische Reichsanstalt für Land- und Forst-
Wirtschaft

Zentralinstitut für Holz- und Forstwirtschaft
Reichstreuhänder der Arbeit
Betriebskrankenkassedes Reichs
Reichsausführungsbehördenfür Unfall-
versicherung
Staatliche Ausführüungsbehördeder Ostgebiete
Elsaß-lothringishe Dienststellen, soweit Ver-
sorgungslastendem Reich oblagen
Reichskolonialverwaltung, soweit nicht Nr. 2
in Betracht kommt
Heeres-, Marine- und Luftfahrtverwaltung, s0-
weit nicht Nr. 2 in Betracht kommt
Heeres- und Marinebetriebe
Zentralnachweisamt
Kriegsgräber
Propagandaämter
Reichsdruckerei
Kriegsmarineabwicklungsstelle Kiel

für Kriegsverluste und

IT,
Ehemalige Zonenbehörden
($$4 und 5 des Gesetzes)

Zonenbeirat für die britisce Zone
Zentralhaushaltsamt für die britische Zone
Zentralamt für Arbeit in der britischen Zone
Zentralamt für Ernährung und Landwirtschaft
in der britischen Zone
Zentralschuldenverwaltung
Zone
Statistisches Amt für die britische Zone
Deutsche Planungsbehörde für Registrierung
und Bestandsaufnahmeder Bevölkerung
Zonalhauptkasse
Rechnungshof des Deutschen Reichs- (Britische
Zone)
Rechnungshoffür Sonderaufgaben
Oberster Gerichtshof für die britische Zone
Generaldirektion für Binnenwasserstraßen und
Binnenschiffahrtdes britischenKontrollgebietes
Seehäfen-Generaldirektion für das britische
Kontrollgebiet
Wasserstraßen-Generaldirektion für die ameri-
kanische Besatzungszone
Kriegsschädenamt für die Seeschiffahrt
Oberseeamt für die britische Zone
Kriminalpolizeiamt
Aufsichtsamt für das Versicherungswesen in

in der britischen
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Bekanntmachung der Neufassung des Ersten Gesetzes
zur Uberleitung von Lasten und Deckungsmiltteln auf den Bund

(Erstes Uberleitungsgesetz).
Vom 21. August 1951.

Auf Grund des $ 14 des Zweiten Gesetzes zur
Uberleitung von Lasten und Deckungsmitteln auf
den Bund (Zweites Uberleitungsgesetz)vom
21. August 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 774) wird
nachstehendder Wortlaut des Ersten Gesetzes Zur
Uberleitung von Lasten und Deckungsmitteln auf
den Bund (Erstes .Uberleitungsgesetz) in der ab
1. April 1951 geltenden Fassung bekanntgemacht.

Bonn, den 21. August 1951.

Der Bundesminister der Finanzen
Schäffer

Erstes Gesetz zur Uberleitung
von Lasten und Deckungsmitteln auf den Bund

(ErstesUberleitungsgesetz)
in der Fassung vom 21. August 1951.

IL Allgemeiner Teil

$1
(1) Mit Wirkung ab 1. April 1950gehen auf den

Bund über:
1. die Aufwendungen für Besatzungskosten

und Auftragsausgaben ($ 595),
2. die im $ 6 bezeichnetenAufwendungen,
3. 85 vom Hundert der Aufwendungen für

die Kriegsfolgenhilfe ($$ 7 bis 13),
4.85 vom Hundert der Aufwendungen für

die Umsiedlung Heimatvertriebener und
für die Auswanderung von Kriegsfolgen-
hilfe-Empfängern ($$ 14 und 14a); soweit
die Aufwendungen außerhalb des Bundes-
gebietes entstehen, gehen sie in voller
Höhe auf den Bund über,

5. 85 vom Hundert der Aufwendungen für
die Rückführung von Deutschen ($ 15); s0-
weit die Aufwendungen außerhalb des
Bundesgebietes entstehen, gehen sie in
voller Höhe auf den Bund über,

6. 85 vom Hundert der Aufwendungen für
Grenzdurchgangslager ($ 16),

6a.die Zuschüsse zur Kriegsgräberfürsorge,
zum Suchdienst für Kriegsgefangene, Hei-
matvertriebene und heimatlose Ausländer
und die Aufwendungen für den Rechts-
schuiz von Deutschen, die von ausländi-
schen Behörden oder Gerichten im Zusam-
menhang mit den Kriegsereignissen ver-
folgt werden oder verurteilt worden sind,

7. die Aufwendungen für verdrängte Ange-
hörige des öffentlichen Dienstes und für
ehemalige berufsmäßige Wehrmachtsange-
hörige,

8, die Aufwendungen für Kriegsbeschädigte,
Kriegshinterbliebene, ihnen gleichgestellte

Personen und für Angehörige von Kriegs-
gefangenen,

9. die Aufwendungen der Arbeitslosenfür-
SOTYe, -

10. die Zuschüssezur Arbeitslosenversicherung,
11, die Zuschüsse zu den Lasten der Sozial-

versicherung ($ 17).
(2) Aufwendungen sind die Beträge, um die die

nachgewieseren Ausgaben die mit ihnen zusam-
menhängendenEinnahmen übersteigen.
(3) Persönliche und sächlichheVerwaltungskosten

der Gebietskörperschaftenwerden nicht übernom-
men. Der Bund trägt jedoch

1, bei den in Absatz 1 Ziffern 3 bis 6 ge-
nannten Aufwendungen 85 vom Hundert
derjenigen persönlimen und sächlichen
Verwaltungskosten, die im Zusammenhang
mit der Unterbringung, Verpflegung und
Heilbehandlung in Einrichtungen der ge-
schlossenenFürsorge oder in Durchgangs-
oder Wohnlagern stehen,'

2. bei den in Absaiz 1 Ziffer 8 genannten
Aufwendungendie persönlichen und säch-
lichen Verwaltungskosten; hierzu gehören
nicht die Ausgaben für die Versorgung der
ehemaligen Angehörigen der Verwaltung
und ihrer Hinterbliebenen und die Kosten
des gerichtlichen Spruchverfahrens.

82
(Galt nur im Rechnungsjahr 1950)

$3
(1) Mit Wirkung ab 1. April 1950gehen auf den

Bund über:
1. die Umsatzsteuer,
2. die der konkurrierenden Gesetzgebung



unterworfenen Verbrauchsteuern- mit: Aus-
nahme der Biersteuer,

3. die Beförderungsteuer,
4. die einmaligen Zwecken dienenden Ver-

mögensabgaben,
BA5. derErtrag ‘der Monopole.

“ (2) Mit Wirkung vom 21. September 1949gehen
von den Ländern Baden, Rheinland-Pfalz und Würt-
temberg-Hohenzollern und vom bayerischen Kreis
Lindau auf den Bund über:

1. die Zölle,
2. die Umsatzausgleichsteuer,
3.dieKaffeéstéuer,
4. die Teesteuer,

abgabebleibt hiervonunberührt.
$4

(1) Die am 31. März 1950 in Geltung gewesenen
bundes- und landesrechtlichenBestimmungen über
die in $ 1 Abs. 1 aufgeführten Sachgebiete sind
weiter anzuwenden, soweit in diesem Gesetz nichts
anderes bestimmt ist oder nicht bundesgesetzliche
Regelungen seit dem 1.April 1950getroffenworden
sind oder noch getroffen werden,

(2) Maßnahmen, diíé die in $ 1 Abs. 1 aufgeführ-
ten Sachgebiete betreffen, bedürfen, wenn sie von
grundsätzlicher Bedeutung oder von erheblicher
finanzieller Auswirkung für den Bund sind, der Zu-
stimmung der zuständigen Bundesorgane.

IL Besondáerer Teil
1. Besatzungslasten

$5
Besatzungskosten und Auftragsausgaben ($ 1

Abs. 1 Ziff. 1) sind die Aufwendungen für Zweck-
bestimmungen, die in dem der Bundesregierung
vom Rat der Alliierten Hohen Kommission zu-
geleiteten Haushalt für die Besatzungskosten und
Auftragsausgaben vorgesehen sind.

$6
(1) Aufwendungen im Sinne des $ 1 Abs. 1 Ziff. 2

sind: |
1, Aufwendungen im . Zusammenhang mit

Lohn- und Gehaltszahlungen an Arbeits-
kräfte, die im Dienst der Besatzungs-
mächte stehen, '

militarisierung,
3. Aufwendungen im Zusammenhangmit der

Durchführung von Besatzungsbauten,
4. Aufwendungen im Zusammenhangmit der

Inanspruchnahme von Grundstücken, Ge-
bäuden und Gebäudeteilen (Nutzungen,
Transport, Lagerung, Schaffungvon Ersatz-
raum und dergleichen),

$. Aufwendungen im Zusammenhang mit der
Inanspruchnahme:von Jagd- und Fischerei-
rechten, soweit die Inanspruchnahme für
die Zeit nach dem 31. März 1950stattge-
funden hat, “iii :

6. Aufwendungen ‘für dén Bau,‘ die Unter-
: haltung und die Wiederherstellung von

Straßen und Brücken,
7, Aufwendungen zum Ausgleich von Be-

satzungsschädenund Belegungsschädenan
im Eigentum der Länder und sonstiger
Gebietskörperschaften - stehenden Grund-
stücken und beweglichen Sachen, soweit
die. Schäden nach dem 31, März 1950ent-
standen sind,

8. Aufwendungen zum Ausgleich von Härten,
die sich im Zusammenhangmit der Inan-
spruchnahme von Grundstücken oder be-
weglichen Sachen oder durch Besatzungs-
schädenergeben,

9. Aufwendungen zur Durchführung von Re--
parationen und Restitutionen,

10. Aufwendungen im Zusammenhang mit
alliierter Gerichtsbarkeit,

11. Aufwendungen für Bewachung, Feuerwehr
und polizeiliche Hilfseinrichtungen,

12. Aufwendungen für hygienische Zwecke,
für Quarantäne und für Lazarettie für
heimatlose AusIländer.

(2) Die im Absatz 1 bezeichnetenAufwendungen
gehen auf den Bund nur insoweit über, als sie durch
Anordnungen der Besatzungsmächte verursacht
Sind.
(3)Die imAbsatz1Ziffern9 bis 12bezeichneten

Aufwendungen gehen nur für das Rechnungsjahr
1950auf den Bund über.

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, die im
Absatz 1 bezeichnetenAufwendungen durch eine
mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassende
Rechtsverordnung näher zu bestimmen.

2. Kriegsfolgenhilfe
$7

(1) Aufwendungen der Kriegsfolgenhilfe sind die
auf Grund gesetzlicherAnordnung von den Bezirks-
fürsorgeverbänden, den Landesfürsorgeverbänden
oder den Ländern geleisteten Fürsorgekosten für
Kriegsfolgenhilfe-Empftänger,
(2) Kriegsfolgenhilfe-Empfänger sind:

1. Heimatvertriebene,
2. Evakuierte,
3. Zugewanderte aus der sowjetischen Be-

satzungszone und der Stadt Berlin,
4. Ausländer und Staatenlose,
5. Angehörige von Kriegsgefangenen und

Vermißten sowie Heimkehrer,
6, Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene

und ihnen gleichgestellte Personen.

$8
Fürsorgekosten sind die Pflichtleistungen, die im

Rahmen der Fürsorgepflichtverordnung vom 13.
Februar 1924(ReichsgesetzbI.I S. 100),der Reichs-
grundsätze über Voraussetzungen, Art und Maß
der öffentlichen: Fürsorge vom. 4, Dezember-1924
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(ReichsgesetzhbI.I.S. 765)und der hierzu ergangenen
Ausführungsvorschriſten in Verbindung mit den
durm die Fürsorgerehtsprehung entwickelten
Grundsätzen nach den örtlich maßgebenden über
Anordnungen des Landes nicht hinausgehenden
Richtsätzen und Richtlinien der öſfentlichen Für-
sorge gewährt werden.

$ 9
(1) Fürsorgekosten sind sowohl Gelaleistungen

(laufende und einmalige Unterstützungen) als auch
Sachleistungender offenen und geschlossenenFür-
SOrge. ©
(2) Außerordentlihe Beihilfen (zum Beispiel

Weihnachtsbeihilfen) rechnen nur insoweit zu den
Fürsorgekosten, als der Bundesminister der Finan-
zen’ im Einvernehmen mit dem Bundesminister des
Innern der Anordnung ihrer Ausschüttung zuge-
stimmt hat.

$ 10
Fürsorgekosten sind auch:
1. Erziehungsbeihilſen für Kinder und Jugendliche

aus dem Kreise der Kriegsfolgenhilfe-Empfän-
ger, soweit sie der Erziebung und Erwerbs-
beſähigung Minderjähriger gemäß $ 6 Buch-
stabe d der Reichsgrundsätze über Voraus-
setzung, Art und Maß der öſſentlichen Fürsorge
vom 4. Dezember 1924(ReichsgesetzbÞI.TS. 765)
dienen; Erziehungsbeihilfen gehören auch in-
soweit zur Kriegsfolgenhilfe, als sie für Voll-
jöhrige aus dem Kreise der Kriegsfolgenhilfe-
Empfänger aufgewendet werden, deren Berufs-
ausbildung durch den Krieg oder durch Kriegs-
folgen gehemmt war und abgeschlossenwer-
den 5011;
die Kosten der Erholungsfürsorge für Mütter,
Kinder und Jugendliche aus dem Kreise der
Kriegsfolgenhilſe-Empſänger, wenn die Er-
holungsfürsorge nach Bescheinigung des Ge-
sundheitsamtes zur Wiederherstellung der Ge-
sundheit oder zur Verhütung einer erkennbar
drohenden Gesundheitsschädigung notwen-
dig ist;

. die auf Grund der folgenden Sonderbestim-
mungen auf dem Gebiet des Fürsorge- und
Gesundheitswesens an die Personengruppen
der Kriegsfolgenhilfe geleisleten Zahlungen,
auch soweit diese über den örtlia maß-
gebenden Sätzen der allgemeinen öffentlichen
Fürsorge liegen:
a) Verordnung über Tuberkulosehilfe vom

8. September 1942(ReichsgesetzhbI.I S. 549),
b) Verordnung über die Fürsorge für Kriegs-

blinde und hirnverletzte Kriegsbeschädigte
vom 28. Juni 1940 (ReichsgesetzbI. I S. 937),

c) Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechts-
krankheiten vom 18. Februar 1927(Reihs-
gesetzbI. I S. 61) oder die seit dem 8. Mai
1945erlassenen Landesgesetzezur Bekämp-
fung der Geschlechtskrankheiten

mit ihren Ausführungsbestimmungen.

$11
(1) Zur Kriegsfolgenhilfe gehören auh — soweit

nicht die Bestimmung des $ 15 oderdes $ ‘16 in
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Betracht kommt — die Kosten ‘allgemeiner Für-
sorgemaßnahmen für den Transport und für die
lagermäßige Unterbringung und :Versorgung von
Heimatvertriebenen, Evakuierten, Zugewanderten
aus der sowjetischen Besatzungszoneund der Stadt
Berlin, von Ausländern und Staatenlosen und von
Heimkehbrernbis zur wohnungésgemäßenUnterbrin-
gung am Ubernahmeort. Diese. Kosten gelten als
Kriegsfolgenhilfe ohne Rücksicht darauf, ‘obsie für
unterstützte oder nichtunterstützte Personen auf-
gewendet worden sind.
(2)Zur Kriegsfolgenhilfe gehören auchdie gemäß

$8 2 und 3 des Gesetzes über Hilfsmaßnahmen für
Heimkehrer (Heimkehrergesetz) vom 19, Juni 1950
(Bundesgesetzbl. S. 221) gewährten Entlassungs-
gelderund Ubergangsbeihilfen.*
(3)Im Rahmender Kriégsfolgenhilfekannder

Bund für die Zeit bis zum 31. Dezember 1952 ©
1. Zushüsse oder ‘Därlehen zur Errichtung

von Wohnungen : für. bisher in Lagern
untergebrachte Kriegsfolgenhilfe-Empfän-
ger gewähren,

. zur Förderung der Erziehung und Erwerbs--
befähigung von jugendlichen Kriegsfolgen-
hilfe-Empfängern Züschüsse oder Darlehen
zu den Kosten der Errichtung von gemein-
nützigen Lehrlingswerkstätten, Jugend-
lehrgängen und Jugendwohnheimen und
zu den Kosten von . Jugendgemeinschafts-
werken gewähren.

$ 12
Werden auf Grund landesrechtlicherBestimmun-

gen, die nach dem 8. Mai 1945 erlassen sind, an
Stelle von Fürsorgeleistungen Leistungen gewährt,
die nac anderen Grundsätzen als denen der Für-
sorgepflichtverordnung vom 13. Februar 1924
(Reichsgesetzbl. I S, 100) bemessen, insbesondere
nicht von der im Einzelfall nachgewiesenenHilfs-
bedürftigkeit abhängig gemacht worden sind, s0
übernimmt der Bund nur die Kosten, die bei An-
wendung der Vorschriften der Fürsorgepflichtver-
ordnung aufzuwenden gewesen wären. Dasgleiche
gilt für Fürsorgeleistungen, die Kriegsfolgenhilfe-
Empfängern nach anderèn Richtsätzen oder Richt-
linien ($ 8) gewährt werden als den übrigen Emp-
fängern der öffentlichen Fürsorge.

$13
Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zu-

stimmungdes Bundesrates
1. die in $ 7?genannten PersonengrupPen,
2. die in den $$ 8 bis 12 aufgeführten Fürsorge-

kosten näher zu bestimmen.

3. Umsiedlung und Auswanderung
$14

(1) Der Bund trägt nam Maßgabe des $ 1 Abs.
1 Ziff, 4 die Kosten .der Umsiedlung Heimat-
vertriebener im Sinnedes $ 2 der Verordnung über
die Umsiedlung von Heimatvertriebenen aus den
Ländern Bayern, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein vom 29. November 1949 (BundesgesetzbÞI.
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1950S. 4) und der Personen, die dur Gesetz oder
durch Rechtsverordnungauf Grund des Artikels 119
des Grundgesetzes in die Umsiedlung einbezogen
werden.
(2) Als Umsiedlung gilt die Umsiedlung von

Land zu Land, die Umsiedlung zum Zwecke der
Familienzusammenführung und die Umsiedlung
innerhalb des Landes, sowohl im Wege des Sam-
meltransportes wie des Einzeltransportes. Entspre-
chendesgilt für etwaige Umsiedlungen aus Gebieten
außerhalb des Bundes in das Bundesgebiet.
(3) Kosten der Umsiedlung sind die Kosten des

Transporles vom bisherigen Aufenthaltsort zum
neuen Aufenthaltsort, der Verpflegung während
der Reise, des Begleitpersonals und ein Uberbrük-
kungsgeld zur Deckung der ersten Bedürfnisse am
Aufnahmeort, soweit diese Kosten nicht von ande-
rer Seite, insbesondere von der Arbeitslosenver-
sicherung zu tragen sind.

$ 14a
(1) Der Bund trägt nach Maßgabe des $ 1 Abs.

1 Ziſf. 4 die Kosten der Auswanderung von
Kriegsfolgenhilfe-Empfängern. Als Kriegsfolgen-
hilfe-Empfänger gelten die im $ ?: Abs. 2 genann-
ten Personen auch dann, wenn sie niht von den
Fürsorgeverbänden unterstütztwerden, aber andere
Sozialleislungen erhalten, oder wenn sie hilfs-
bedürftig im Sinne der Fürsorgepflichtverordnung
($ 8) sind.

(2) Kosten der Auswanderung sind die Kosten
des Transportes vom bisherigen Aufenthaltsort bis
zum Grenzübertritt oder bis zur Einschiffung, der
Verpflegung während der Reise, des Begleit-
personals, der vorgeschriebenen amtlichen Uber-
prüfung und ärztlimen Untersuhung sowie der
lagermäßigen Unterbringung und Versorgung.

4. Rückführung

$15
(1) Der Bund trägt nachMaßgabe des $ 1 Abs. 1

Ziff. 5 die Kosten der Rückführung von Deutschen
aus dem Ausland und aus den unter fremder Ver-
waltung stehenden deutschenGebietsteilen und die
Kosten der Durchführung der Verordnung über die
Bereitstellung von Lagern und über die Verteilung
der in das BundesgebietaufgenommenenDeutschen
aus den unter fremder Verwaltung stehenden deut-
schen Gebietsteilen, aus Polen und der Tschecho-
slowakei auf die Länder des Bundesgebietes.
(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit

Zustimmung des Bundesrates die Kosten der Rück-
führung im Sinne des Absatzes1 näher zu be-
stimmen.

95.Grenzdurchgangslager
$16

Der Bund trägt nach Maßgabe des $ 1 Abs. 1
Ziff. 6 die Kosten für die von der Bundesregierung
als Grenzdurchgangslager von übergebietlicher Be-
deutung anerkannten Einrichtungen.

6. Zuschüsse zu den Lasten der
Sozialversicherung

$ 17
Zuschüsse zu den Lasten der Sozialversicherung

($ 1 Abs. 1 Ziff. 11) sind die auf Grund der folgen-

den Bestimmungen und der Verordnung über die
Erstre&kungvon Sozialversicherungsrechtder Ver-
waltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes auf
die Länder Baden, Rheinland-Pfalz, Württemberg-
Hohenzollern und den bayerischen Kreis Lindau
vom 12. Mai 1950 (Bundesgesetzbl. S. 179) zu
leistenden Ausgaben:

a) Grundbeträge der Rentenversicherungder Ar-
beiter ($ 1 Abs. 2 des Sozialversicherungs-
Anpassungsgesetzes vom 17. Juni 1949 -
WiGBI. S. 99 —);
Beträge in Höhe der Grundbeträge der Ren-
tenversicherung der Arbeiter von jeder
Knappschaftsvollrente, Witwenvollrente und
Waisenrente der KknappschaftlichenRenten-
versicherung ($ 1 Abs, 2 und $ 5 Abs. 2 des
Knappschaftsversicherungs - Anpassungsgeset-
zes vom 30. Juni 1949— WiGBI. S. 202—);

c) Beträge, die zur dauernden Aufrechterhaltung
der Leistungen der knappschaftlichenRenten-
versicherung erforderlich sind ($ 18 des So-
zialversicherungs-Anpassungsgesetzesund $ 5
Abs. 4 des Knappschaftsversicherungs-Anpas-
sungsgesetzes);

d) Gemeinschaftshilfe des früheren Reichsstocks
für Arbeitseinsatz an die knappschaftliche
Krankenversicherung ($ 15 des Sozialversiche-
rungs-Anpassungsgesetzes und $ 5 Abs, 3
des Knappschaftsversicherungs - Anpassungs-
gesetzes);

b-

e) Mehraufwendungen der Sozialversicherungs-
träger aus den Vorschriften des Gesetzes über
die Behandlung der Verfolgten des National-
sozialismus in der Sozialversicherung ($ 7?des
Gesetzes über die Behandlung der Verfolgten
des Nationalsozialismus in der Sozialversiche-
rúngvom22.August1949— WiGBLS.263—)i
Aufwendungen der Sozialversicherungsträger
- für Flüchtlinge

($ 2 Abs. 2 des Gesetzes über Fremdrenten
vom ?. Juli 1948— BadischesGesetz- und
Verordnungsblatt S. 125—,
$ 3 Abs. 1 des Flüchtlingsrentengesetzes
vom 3. Dezember 1947?— Bayerisches Ge-
setz- und Verordnungsblatt S. 215—,
$ 3 Abs. 1 des Flüchtlingsrentengesetzes
vom 23.Juni 1948— Gesetzblattder Freien
Hansestadt Bremen S. 91 —, :
$ 3 Abs. 1 des Flüchtlingsrentengesetzes
vom 5. Dezember 1947— Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für das Land Hessen 1948
Ss.2 -
$ 3 Abs. 1 des Flüchtlingsrentengesetzes
vom 4. Dezember 1947— Regierungsblatt
der Regierung Württemberg-Baden 1948
S. 15—, .
$ 8 Ziff. 2 der Durmführungsverordnung
zum Sozialversicherungs-Anpassungsgesetz
vom 27. Juni 1949—-WiGBI. S. 101—,
Erlaß des Zentralamts für Arbeit in der
britischen Zone vom 25. November 1947-
IV/2366/47); -

g) Kosten der Unfallversicherung für ehemalige
Reichsbetriebeund für Betriebe der britischen

f_



Zone (Sozialversicherungsanordnung Nr. 9
vom 9. Juni 1947— Arbeitsblatt für die bri-
tische Zone S. 233 —);
Aufwendungen der Sozialversicherungsträger
für Ausgleichsbeträge an die im Bundesgebiet
wohnenden BerechtigtensaarländischerSozial-
versicherungsträger;
Rentenauslagen für im Land Rheinland-Pfalz
wohnende Berechtigteder früheren Lothringer
Knappschaft;
Aufwendungen für Leistungen nicht mehr be-
stehender oder nicht mehr erreichbarer Un-
fallversicherungsträger, insbesondere der in
$ 625a der Reichsversicherungsordnung ge-
nannten Versicherungsträger, soweit die Auf-
wendungen bis zum 31. März 1950 von den
Ländern erstattet oder getragen worden sind;

b)

i)

k)

1-
nach der Bekanntmachungüber die Fürsorge
für Versicherte aus den abgetretenenGebieten
vom 28.November 1930(Amtliche Nachrichten
für Reichsversicherung S. 497), soweit die
Aufwendungen bis zum 31. März 1950 von
den Ländern erstattet worden sind;
Aufwendungen der Sozialversicherungsträger
nach der Verordnung über die Eingliederung
von Umsiedlern in die Reichsversicherungvom
19. Juni 1943 (ReichsgesetzbLl I S. 375), soweit
die Aufwendungen bis zum 31,März 1950von
den Ländern erstattet worden sind.

m)

III. Ubergangs- und Schluß-
bestimmungen

$ 18
(1) Für den Ubergang der in $ 1 Abs. 1 dieses

Gesétzes genannten Ausgaben und der in $ 3 dieses
Gesetzes genannten Einnahmen ist Stichtag der

“ 1. April 1950.Alle bis zum 31. März 1950einge-
gangenen Einnahmen und geleisteten Ausgaben
werden in den Haushaltsrechhnungender Länder
nachgewiesen. Alle ab 1. April 1950 eingehenden
Einnahmen und alle ab 1. April 1950 geleisteten
Ausgaben werden in der Haushaltsrechnung des
Bundes nachgewiesen. Ausgleichsverbindlichkeiten
zwischen den Ländern sowie solche, die zwischen
dem Bund und den Ländern vor dem 1. April 1950
entstanden sind, werden hiervon nicht betroffen.
(2) Wenn ein Land vor dem 1. April 1950Mittel

aufgewendethat, um die fristgerechteLeistung von
Zahlungen für den Monat April 1950 sicherzustel-
len, hat der Bund diese Mittel dem Land zu er-
statten. Das gleiche gilt für Vorschüsse und Ab-
schlagszahlungender Länder an die auszahlenden
Stellen, soweit die Vorschüsse und Abschlagszah-
lungen nicht für die Zeit bis zum 31. März 1950
verwendet worden sind,
(3) Außer den in den 88 5 und 6 bezeichneten

Aufwendungen für Besatzungfskostenund Auftrags-
ausgaben trägt der Bund auch die sonstigen Aus-
gaben, die von den Besatzungsmächtenals Be-
satzungskosten und als Auftragsausgaben vorge-
schrieben und in derZeit. nach dem 31. März 1950
zu leisten sind (Auslaufkosten). $ 2 Ziff. 1 und
Ziff, 2 finden entsprehende Anwendung.

(4) Soweit die von einem Land im Monat März
1950gemachtenAufwendungen für Besatzungslasten
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hinter dem Durchschnittsbetrag der monatlichen
Aufwendungen in der Zeit vom 1.Oktober 1949bis
28. Februar 1950zurückbleiben, hat das Land den
UMterschiedsbetragan den Bund abzuführen. Die
Abführung unterbleibt, wenn und soweit das Land
nachweist, daß der Rückgang der Ausgaben über-
wiegend auf Tatbeständen beruht, die von dem
Land nicht beeinflußt werden können. |
(5) Wenn in einem Lande bis zum 31. März 1950

fällige Zahlungen für Besatzungsleistungen durch
ausdrückliche Erklärung oder durch Stillhalten der
Besätzungsmachtüber den 31. März 1950 hinaus
gestundet sind oder nach Ablauf der Stundung vor
dem 1. April 1950 im März 1950 nicht erfüllt sind,
so fallen diese Verpflichtungen dem Land zur Last.
(6) Soweit die von einem Land bis zum 31. März

1950geleistetenAusgaben für sonstige Kriegsfolge-
und Soziallasten

1. den seitherigen Landesanteil an den für
die Zeit bis zum 31. März 1950 aufgewen-
deten Leistungeri der Kriegsfolgenhilfe und
Umsiedlung,

2. die für die Zeit bis zum 31.März 1950auf-
zuwendenden Leistungen (einschließlich
Verwaltungskosten) für Kriegsbeschädigte,
Kriegshinterbliebene und ihnen gleichge-
stellte Personen und für die Arbeitslosen-
fürsorge,

3. die für die Zeit bis zum 31. März 1950be-
stimmten Zuschüsse an die Träger der
Sozialversicherungund an die Arbeitslosen-
versicherung

nicht decken,bleibt das Land mit demUnterschieds-
betrag belastet.

$ 19
Für den Ertrag der Monopole gilt folgendes:
1. Der für das laufende Geschäftsjahr durch Zwi-

schenbilanz nach kaufmännischenGrundsätzen
zum 31. März 1950festzustellendeReingewinn
steht den Ländern zu. Er ist nam Abschluß
des Geschäftsjahresan die Länder abzuführen.

2. Beträge, die vor dem 1. April 1950von den
Ländern entnommen sind, sind auf den, zum
31. März 1950festzustellendenReingewinn an-
zurechnen. Soweit sie den Reingewinn über-
steigen, sind sie unmittelbar nah Abschluß
der Zwischenbilanzdurch die Länder demBund
zu erstatten.

$ 20
(1) Auf Ersuchendes Bundesministersder Finan-

zen hat der Bundesrechnungshof eine Überprüfung
vorzunehmen,ob in einemLande das finanzielle Er-
gebnis der Uberleitung

a) den Grundsätzen der $$ 18 und 19 dieses
Gesetzes entspricht,

b) dur Maßnahmen beeinflußt worden ist,
die bei billiger Berücksichtigungder Inter-
essendes Bundes und des Landes mit dem
Sinn der Uberleitungsregelung nicht ver-
einbar sind.

Solche Prüfungen sind gemeinsam mit der ober-
sten Rechnungsprüfungsbehördedes Landes vorzu-
nehmen, Die hierbei -getroffenen Entscheidungen
sind für die Beteiligten verbindlich.
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(2) Zur Entscheidungvon grundsätzlichenFragen,
die bei diesen Prüfungen auftreten, kann bei Mei-
nungsverschiedenheiten jede der beteiligten ober-
sten Rechnungsprüfungsbehördenden Vereinigten
Senat ($ 10 des Gesetzes über Errichtung und
Aufgaben des Bundesrechnungshofes vom 27. No-
vember 1950— Bundesgesetzbl,S. 765—) anrufen,

$ 21
Ausgaben für die in $ 1Abs. 1 aufgeführtenSach-

gebiete sind für Rechnung des Bundes zu leisten.
Die damit zusammenhängenden Einnahmen ($ 1
Abs. 2) sind an den Bund abzuführen.

$ 22
Die Ansprüche des Bundes auf den Ausgleich von

Vorteilen, die den Ländern aus den Aufwendungen
des Bundes auf Grund dieses Gesetzes zuwachsen,
werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

$ 23
(1) Mit Wirkung vom 1.April 1950ab übernimmt

der Bund die Anteile der Länder Baden, Rheinland-
Pfalz, Württemberg-Hohenzollern und des bayeri-
schenKreises Lindau an den Ausgleichsforderungen

der Bank deutscherLänder und der Postsparkassen
unter sinngemäßer Anwendung der $$ 18 und 20.
Die Vorschriften des $ 5 Abs, 3 des Gesetzes über
die Aufstellung und Ausführung des Bundeshaus-
haltsplanes für das Rechnungsjahr 1949sowie über
die Haushaltsführung und über die vorläufige Rech-
nungsprüfung im Bereich der Bundesverwaltung
(Haushaltsgesetz 1949 und Vorläufige Haushalts-
ordnung) vom 7, Juni 1950(BundesgesetzÞI.S. 199)
werden hierdurch nicht berührt.

(2) Der Bund stellt statt der Länder Baden, Rhein-
land-Pfalz, Württemberg-Hohenzollern und desbaye-
rischen Kreises Lindau die Schuldverschreibungen
aus; die auf Grund von Artikel! II der Gesetze Nr,
67 und der Verordnung Nr. 223der Militärregierun-
gen der Bank deutscherLänder zu übergeben sind.
Der Bund erhält die nach Artikel IV der Gesetze
Nr. 67?und der. Verordnung Nr, 223 der Militär-
regierungen von der Gebietskörperschaft Groß-
Berlin auszustellenden Schuldverschreibungen in
voller Höhe. .

$ 24
©(DieseBestimmungist durch $ 15des Zweiten
Uberleitungsgesetzesüberholt.)

gemacht.



E Verordnung
zur Durchführung des Gesetzes zur

Erhebung einer Abgabe „Notopfer Berlin“
in der Fassung vom 390.Juli 1951.

ABSCHNITT I
Abgabe der Arbeitnehmer

$1
Zusammenrechnungund Abrundung von

Arbeitslohn
($ 4 Absätze 2 und 3 des Gesetzes)

(1) Für die Bemessung der Abgabe der Arbeit-
nehmer isl der laufende Arbeitslohn zusammen-
zurechnen, der in Lohnzahlungszeiträumen be-
zogen worden ist, die im Lauf des Erhebungszeit-
raumesgeendethaben. Regelmäßigwiederkehrender
Arbeitslohn, der dem Abgabepſlichtigen kurze Zeit
vor Beginn oder kurze Zeit nach Beendigung des
Erhebungszeitraums, zu dem er wirtschaftlich ge-
hört, zugeflossen ist, gilt als in diesem Erhebungs-
zeitraum bezogen.
(2) Im Laufe des Erhebungszeitraumes zugeflos-

sene sonstige (insbesonderecinmalige) Bezüge sind
für die Bemessung der Abgabe der Arbeitnehmer
dem laufenden Arbeitslohn hinzuzurechnen,der in
diesem Erhebungszeitraum bezogen worden ist.

(3) Für die Berechnung der Abgabe der Arbeit-
nehmer ist der nachden Absätzen 1 und 2 ermittelte
abgabepflichtige Arbeitslohn auf volle Deutsche
Markbeträge nach unten abzurunden.

$2
Bemessung der Abgabe und Abgabepflicht

($ 4 Absätze 4 und 5 des Gesetzes)
(1) Für die Bemessung der Abgabe der Arbeit-

nehmer ist der Arbeitslohn, den der Arbeitnehmer
im Erhebungszeilraum insgesamtbezogenhat ($ 1),
um 65 Deutsche Mark zu kürzen; der Betrag von
65 DeutscheMark erhöht sich um die steuerfreien
Beiträge, die auf der Lohnsteuerkarte für Lohn-
zahlungszeiträume eingetragen sind, die im Er-
hebungszeitraum($ 3 des Gesetzes)geendet haben.

(2) Bezieht ein Arbeitnehmer Arbeitslohn aus
mehreren gegenwärtigen oder früheren Dienst-
verhältnissen gleichzeitig von verschiedenen Arbeit-
gebern, s$oisf für die Berechnungder Abgabe „Not-
opfer Berlin“ die in Absatz 1.vorgeschriebene Kütr-
zung um 65 Deutsche Mark nur bei dem Arbeits-
lohn aus dem Dienstverhältnis, für das die erste
Lohnsteuerkarte vorgelegt ist, vorzunehmen.

(3) Die Abgabe der Arbeitnehmer wird nicht
©erhoben, wenn für die Lohnzahlungszeiträume, die
im Erhebungszeitraum ($ 3 des Gesetzes) enden,
nach den im Zeitpunkt der Fälligkeit der Abgabe
der Arbeitnehmer geltenden Vorschriften Lohn-
steuer nicht einzubehalten ist.

$3
Arbeitgeberkonto

Der Arbeitgeber hat die von ihm einbehaltene
Abgabe der Arbeitnehmer in einem für jeden
Arbeitnehmer zu führenden Lohnkonto, das den
Vorschriften des $31 der Lohnsteuer-Durchführungs-
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verordnung entspricht, gesondert und fortlaufend
aufzuzeichnen. Arbeitgeber, die. schon für Zwecke
der Lohnsteuer ein Lohnkonto führen, haben die
Abgabe der Arbeitnehmer in. diesem Lohnkonto
gesondert und fortlaufend:aufzuzeichnen.

$4
Gestrichen

85
Außenprüfung

Die Uberwachung der ordnungsmäßigen Ein-
behaltung und Abführung der Abgabe der Arbeit-
nehmer erfolgt im Wege der Außenprüfung nach
$$ 50 bis 55 der Lohnsteuer-Durchführungsverord-
nung. ; E

ABSCHNITTIL‘
Abgabe der Veranlagten

$-6
Gestrichen :

$7
Persönliche Befreiung, Mindestbetrag der

Abgabe der Veranlagten
($ 7?Absätze 1 und 2, $ 16Ziffer 2 des Gesetzes)
Natürliche Personen, die zur Einkommensteuer

veranlagt werden, haben als Abgabe der Veran-
lagten für den Erhebungszeitraum 1950 mindestens
den Betrag von 7,20 Deutsche Mark und für den
Erhebungszeitraum 1951 mindestens den Betrag von
9 Deutsche Mark zu entrichten. Der Mindestbetrag
der Abgabe der Veranlagten ist auchdann ‘fest-
zusetzen, wenn die Veranlagung eines Steuer-
pflichtigen bei der Einkommensteuer nicht zur Fest-
setzung eines Steuerbetrags, sondern zu einer Frei-
veranlagung geführt hat. Ist jedoch eine Ein-
kommensteuer deshalb . nicht fſestzusetzen, weil
keine Veranlagung durchzuführen ist, s0 unter-
bleibt auch die Festsetzungdes Mindestbetrags der
Abgabeder Veranlagten.

$ 7a
Vorauszahlungen

($ 9 Absatz 1 des Gesetzes)
Die Oberfinanzdirektionen können die Fällig-

keitstermine der Vorauszahlungen der Abgabe ab-
weichend von $ 9 des Gesetzes den Fälligkeits-
terminen der Einkommensteuer-Vorauszahlungen
‘anpassen, wenn letztere von denen des Notopfers
Berlin abweichen. '

ABSCHNITT III‘ij 58

PersönlichéBefreiungen
($ 11 Absatz 2 des Gesetzes)

(1) Von der Abgabe der Körperschaftensind Kör-
perschaften, Personenvereinigungen und Vermögens-
massen befreit, wenn sie unmittelbar auf Grund
ausdrücklicher gesetzlicher Vorschriften oder auf
Grund des $ 4 des Körperschaftsteuergesetzesoder
nach Vorschriften, die zur Durchführung des $ 4
des Körperschaftsteuergesetzes erlassen worden
sind, in vollem Umfang von der Körperschaftsteuer
befreit sind.



(2) Die Befreiung von der Körperschaftsteuernach
anderen Vorschriften, insbesondere solchen,die auf
Grund des $ 23 des Körperschaftsteuergesetzeser-
lassen worden sind, begründet keine Befreiung von

$9
Bemessungsgrundlageder Abgabe

der Körperschaften
($ 12 des Gesetzes)

Bei der Ermittlung des Einkommens im Sinn des
$ 7 Abs. 2 des Gesetzes sind die $$ 6 bis 17 des
Körperschaſtsteuergesetzesanzuwenden.

$ 10
Mindestbetrag der Abgabe der Körperschaften

($ 16 Ziffer 3. des Gesetzes)
(1) Die Mindestabgabe der Körperschaftenist von

Steuerpflichtigen auch dann zu erheben, wenn die
Veranlagung eines Steuerpflichtigen zur Körper-
schaftsteuer nicht zur Festsetzung eines Steuer-
betrags führt oder keine Körperschaftsteuer fest-
zusetzen und daber auch keine Veranlagung durch-
zuführen ist. Die Vorschriften des Î 8 Abs. 1 bleiben
unberührt.

(2) Der volle Mindestbetrag ist auch zu entrichten,
wenn die Abgabepflicht niht während des ganzen
Erhebungszeitraums ($ 3 des Gesetzes) bestanden
hat,

ABSCHNITT IV
Abgabe auf Postsendungen

$ 11
Gestrichen

$ 12
Gestrichen

$ 13
Art und Zeit der Abgabeentrichtung

($ 15 des Gesetzes)
(1) Die Abgabe wird durm Aufkleben einer

Steuermarke ($ 14) auf die abgabepflichtige Post-
sendung, bei Paketen auf die Paketkarte, entrichtet.

Postsendung, bei Paketen auf die Paketkarte, zu
kleben, bevor die Sendung zur Post eingeliefert
oder in den Briefkasten gestecktwird.
(3) Die Steuermarken sind auch auf abgabepflich-

tige Postsendungen zu Kleben, die nicht dur Post-
wertzeichen freigemachtwerden.
(4) Die auſ die Postsendung geklebte Steuer-

marke wird von der Post mit dem Posttagesstempel
bedruckt.

$ 14
Beschreibung der Steuermarken

($ 15 des Gesetzes)
(1) Zur Entrichtung der Abgabe auf Postsendun-

gen werden Steuermarken ausgegeben. :
(2) Die Steuermarken lauten auf ‘einen Abgäbe-

betrag von 0,02DeutscheMark.
(3) Die Steuermarken haben die Form eines

liegenden Rechle&s. Das Markenbild ist 18 mm
lang und 9 mm hoc.

(4) Die Steuermarken werden in dunkelblauer
Farbe hergestellt. Am unteren Rand des Marken--
bildes steht in einer die ganze Breite des Marken-
bildes ausfüllenden weißen Leiste in dunkelblauer
lateinischer Schrift das Wort „STEUERMARKE“.
Am oberen Rand steht in weißen lateinischen
Schriftzeichen das Wort „NOTOPFER“, das sich
ebenfalls über die ganze Breite des Markenbildes
erstredt. Der zwischen den Worten „NOTOPFER“
und „STEUERMARKE“ liegendè Raum des Marken-
bildes wird auf der linken Seite durch eine stilisierte
weiße „2“, rechts daneben durch das Wort „BERLIN“
in weißen lateinischen Schriftzeichenausgefüllt.

$ 15
Verkauf der Steuermarken
($ 19 Absatz 2. des Gesetzes)

Die Steuermarken werden ausschließlich durch die
Postanstalten zum Preise von 9,02 Deutsche Mark
für jede Steuermarke verkauft.

$ 16
BesondereBestimmungen

(1) Die Abgabepflicht kann nicht durch Aufkleben
von Postwertzeichen auf die abgabepflichtigePost-
sendung erfüllt werden.
(2) Postsendungenkönnen nicht durch Aufkieben

von Steuermarken freigemachtwetden.
(3) Abgabepflichtige Postsendungen,die nicht mit

der Steuermarke versehen sind, werden von der
Post nicht befördert.

(4) Die Steuermarken werden nicht in Marken
anderer Art umgetauscht.

(5) Für beschädigte Steuermarken wird kein Er-
satz geleistet.
(6) Eine Erstattung der Abgabe auf Postsendun-

gen ist ausgeschlossen.
ABSCHNITT V

Schlußvorschriften
8 17

Gestrichen
$ 18

Kassenmäßige Behandlung
Die Vorschriften über die kassenmäßige Behand-

Veranlagten und der Abgabe der Körperschaften
sind von den obersten Finanzbehörden der Länder
zu erlassen. Diese Vorschriften müssen sicherstellen,
daß die Abgabe der Arbeitnehmer, die Abgabe der
Veranlagten und die Abgabe der Körperschaften
jeweils getrennt nachgewiesen, getrennt gebucht
und getrennt und beschleunigtan die Bundeshaupt-
kasse,Bonn,auf das Konto 10—119bei der Bank
deutscher Länder überwiesen werden.

$ 19
Gestrichen

$ 20
Geltungsdauer

Diese Verordnung gilt für alle Erhebungszeit-

und spätestensam 31.Dezember 1951enden.



Verordnung
zum Schutze gegen Staublungenerkrankungen

(Silikose) in der keramischen Industfrie,
' Vom 1. September 1951.

- Auf Grund
a) des $ 120e der Gewerbeordnung,
b) der $$ 9 Abs. 1 und 16 Abs. 3 der Arbeits-

zeitordnung vom 30. April 1938 (Reichsgeselz-
blatt I S. 446),

c) des $ 20Ahs. 1 des Gesetzesüber Kinderarbeit
und über die Arbeitszeit der Jugendlichen
(Jugendschutzgesetz) vom 30. April 1938
(ReichsgesetzbI. I S. 437), auch in der Fassung
des Württemberg-Hohenzollernschen Gesetzes
zur Anderung des Jugendschutzgesetzesvom
6. August 1948 (Regierungsblatt für das Land
Württemberg-Hohenzollern S. 103),

d) des $ 22 des NiedersächsischenArbeitsschutz-
gesetzes für Jugendlihe vom 9. Dezember
1948 (Niedersächsisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt S. 179)

in Verbindung mit Artikel 129Abs. 1 Satz 1 des
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland
.Wird mit Zustimmung des Bundesrates verordnet:

Geltungsbereich
$1

(1) Diese Verordnung gilt für Betriebe, in denen
keramische oder feuerfeste Erzeugnisse (einschließ-
lih feuerfester Mörtel und Stampfmassen) her-
gestellt werden; . ausgenommen sind Betriebe, die
der Aufsicht der Bergbehörden unterstehen.

(2) Die Verordnung findet keine Anwendung
auf Betriebe, in denen keine anderen keramischen
oder feuerfesten Erzeugnisse hergestellt werden als

a) Ziegelsteine (einschließli Decken- und
Hohlsteinen, Klinkern und Dachziegeln),

b) Töpferwaren aus Ton ohne Zusatz von
gemahlenem Quarz, Schamotte oder von
verwandten Stoffen; jedoch gilt die Ver-
ordnung für die Betriebsabteilungen, in
denen die Glasuren aufbereitet werden,
falls diese gemahlenen Quarz enthalten.

(3) Die Verordnung gilt auch ſür die Herstellung
der in Absatz 2 genanntenErzeugnisse, wenn dabei
Quarzsand oder andere silikosegefährliche Arbeits-
stoffe, sei es auch nur als Streumittel oder in ähn-
licher Weise, regelmäßig verwendet werden.

Ausnahmen vom Geltungsbereich
$2 .

Die oberste Arbeitsbehörde des Landes kann
nach Anhörung der Berufsgenossenschafteinzelne
Betriebe oder Betriebsabteilungen von dem Gel-
tungsbereich dieser Verordnung ausnehmen, wenn
in ihnen erfahrungsgemäßmit Staublungenerkran-
kungen nicht zu rechnen ist.

Arbeitsräume und Betriebseinrichtungen
$3

(1) Arbeitsräume, in denen Arbeiten mit Staub-
entwicklung ausgeführt werden, insbesondere die
Räume zum Zerkleinern und Aufbereiten der Roh-
stoffe und Abfälle, zur Formgebung, zum Glasieren
und Schleifen, müssen folgenden Anforderungen
genügen;
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a) Die Räumemüssen-gút. lüftbar sein und
eine Mindesthöhe von 3,5 m und einen
Mindestluftinhalt von 20 m? für jeden darin
Beschäftigten haben; bei besonders gün-
stigen Verhältnissen kann das Gewerbe-
aufsichtsamt eine geringere Höhe, jedoch
nicht unter 3m, zulassen.

b) Die Wände und Decken müssen glatt und
leicht zu reinigen sein.

c) Die Fußböden müssen fest, ohne Uneben-
heiten undoffene Fugen und’ leicht zu
reinigen sein.

(2) Räume, in denen sich eine gefährliche Staub-
entwi&lung nicht vermeiden läßt, müssen von
staubfreien Arbeitsräumen staubdicht abgetrennt
sein. Selbsttätig und dicht scließende Türen. sind
zulässig-

(3) Für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser_
Verordnung bereits bestehenden Anlagen gelten
die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 nicht;
jedoch kann dasGewerbeaufsichtsamtim Benehmen
mit der Berufsgenossenschaft jederzeit anordnen,
daß sie sämtlih oder teilweise zu befolgen sind.

(4) Arbeitsvorgänge mit Staubentwicklung sind
in geschlossenen Apparaten auszuführen, die 50
einzurichten sind, daß aus ihnen — auch beim
Füllen und Entleeren — möglichst kein Staub aus-
tritt; andernfalls ist der Staub an der Entstehungs-
oder Austrittsstelle wirksam abzusaugen. Bei Ar-
beiten, bei denen sich eine gefährliche Stauban-
reicherung in der Atemluft nicht vermeiden läßt,
sind von den Arbeitnetimern geeignete Atem-
schutzgeräte (z. B. Frischluftgeräte, Kolloidfilter-
geräte)zu tragen; diese sind vom Arbeitgeber
kostenlos zur Verfügung zu stellen.

(5) Unter Vermeidung von Staubentwicklung sind
gründlich zu reinigen

a) die in Absatz ‘1 genannten Räume min-
destens einmal wöchentlich nach Arbeits-
sChluß, ©

b) die darin befindlichen Arbeitsplätze und
Verkehrswege täglich.

(6) Abgesaugte Luft darf nicht wieder in Be-
triebsräume geführt werden, es sei denn, daß sie
nach einem vom Bundesminister für Arbeit aner-
kannten Verfahren ausreichend von gesundheits-
gefährlichem Staub befreit ist. Staubhaltige Abluft
ist, wenn sie ins Freie geführt wird, s0 abzuführen,
daß eineGefährdung von Personenvermieden wird,
(7) Weitergehende Bestimmungenin den Unfall-

verhütungsvorschriften und Richtlinien der Be-
rufsgenossenschaftenbleiben unberührt.

Einstellungsuntersuchungen
$4

(1) Nur solche Arbeitnehmer dürfen eingestellt
werden, die zuvor durch einen vom staatlichen Ge-
werbearzt ermächtigten Arzt unter Anfertigung
einer Röntgengroßaufnahme der Lunge auf ihre
Tauglichkeit für die vorgesehene Arbeit unter-
suUMhtund schriftlim als tauglich für die vor-
gesehene Arbeit bezeichnet worden sind. Mit an-
deren Arbeiten dürfen sie nur beschäftigtwerden,
wenn die Arbeiten nicht in höheremMaße silikose-
gefährlich sind als die vorgeseheneArbeit.
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(2) Wenn der Arbeitnehmer innerhalb der letzten
zwei Jahre vor der Einstellung gemäß den vor-
stchenden Bestimmungen oder gemäß $ 5 unter-
sucht worden ist und die vorliegenden Ergebnisse
der Einstellungs- oder Nachuntersuchung ein-
sließlich der Röntgenaufnahme eine Beurteilung
seiner Tauglichkeit für die nunmehr für ihn vor-
gesehene Arbeit ermöglichen, s0 darf der ermäch-
tigte Arzt die Erklärung über die Tauglichkeit auch
ohne vorherige Untersuchung und Anfertigung
einer Röntgenaufnahmeabgeben.
(3) Bei Arbeitnehmern, die im Zeitpunkt des In-

krafttretens dieser Verordnung bereits in der kera-
mischen Industrie beschäftigt sind oder waren und
innerhalb der letzten zwei Jahre vor der Einstel-
lung auf ihre Tauglichkeit ärztli untersucht
worden sind, kann der staatlichhe Gewerbearzt Ab-
weichungen von den Bestimmungen des Absatz 1
Satz 1 zulassen.

Nachuntersuchungen
$5

(1) Die Arbeitnehmer müssen durch einen vom
staatlichen Gewerbearzt ermächtigten Arzt in Ab-
ständen von zwei Jahren nachuntersuchtwerden.
(2) Das Gewerbeaufsichtsamt kann auf Antrag

im Benehmen mit dem staatlimen Gewerbearzt
und der Berufsgenossenschaft bei Vorliegen gün-
stiger Verhältnisse für einzelne Betriebe, Be-
triebsabteilungen oder Arbeiten die Untersuchungs-
frist bis zu vier Jahren verlängern.

(3) Für einzelne Arbeitnehmer, die sich bei der
ärztlichen Untersuchung als besonders gefährdet
erweisen, kann der staatliche Gewerbearzt auf An-
trag des ermächtigten Arztes oder auf Grund
eigener Urteilsbildung die Frist für die Nachunter-
suchung verkürzen.
(4) Der Arbeitgeber hat vierteljährlich dem staat-

lichen Gewerbearzt, dem Gewerbeaufsichtsamt und
der BerufsgenossenschaftZahl und Beschäftigungs-
art derjenigen Arbeitnehmer mitzuteilen, die bei
den Nachuntersuchungen des letzten Vierteljahres
erstmalig einen krankhaften Lungenbefund gezeigt
haben.

Ernstliche gesundheitliche Schädigungen
$6

Ergibt die. Nachuntersuhung eines Arbeitneh-
mers, daß eine Weiterbeschäftigung mit der bis-
herigen Arbeit ernstlichhe gesundheitlime Schädi-
gungen mit großer Wahrscheinlihkeit nach sih
ziehen wird, so darf der Arbeitnehmer mit dieser
oder einer ähnlich silikosegefährlichen Arbeit nicht
mehr beschäftigt werden. Der ärztliche Befund ist
unter Angabe des Vor- und Zunamens, des Ge-
burtstages und der Beschäftigungsart vom Arbeit-
geber dem Gewerbeaufsichtsamt und der Berufs-
genossenschaftmitzuteilen.

Durchführung und Kosten der ärztlichen
Untersuchungen

$7 i
(1) Die ärztlimenUntersuchungen($84 und 5)

sind vom Arbeitgeber zu veranlassen.
(2) Der staatlichheGewerbearzt regelt Art und

Durchführung der Untersuchungen. Er darf nur

besonders geeignete Arzte zur Vornahme der Un-
tersuchungen ermächtigen.
(3) Die Kosten für die ärztlichen Untersuchungen

einscließlich der Röntgenaufnahmenträgt der Ar-

schaft übernommen werden.
Schriftliche Festlegung der ärztlichen Befunde

$8
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zur Ubersicht

sowie zur Uberwachung ihres Gesundheitszustandes
ein Buch (Gesundheitsbuch) oder eine Kartei zu
führen; sie sind gegen Einblik durch Unbefugte zu
schützen.Der Arbeitgeber hat für die Vollständig-
keit und Richtigkeit der Eintragungen, soweit sie
nicht vom Arzt vorgenommen werden, zu sorgen,.
(2) Das Buch oder die Karte muß enthalten

a) Namen dessen, der das Buch oder die
Kartei jeweils führt,

b) Vor- und Zunamen des Arbeitnehmers,
Geburtstag und Wohnung, Tag des Ein-
tritts in den Betrieb und des Austritts aus
dem Betrieb, Art und Dauer seiner jewei-
ligen Beschäftigung im Betrieb, frühere
Arbeiten ähnlicher Art, auch in anderen
Betrieben,

c) Zeitpunkt und Ergebnis der Einstellungs-
untersuhung sowie Namen und Anschrift
des untersuchendenArztes ($ 4),

d)NamenundAnschriftdesfürdieNach-
untersuchungenermächtigtenArztes ($ 5),

e) Zeitpunkte und Ergebnisse der Nachunter-
suchungen ($ 5),

f) Zeitpunkt, Dauer und Art jeder mit Ar-
beitsunfähigkeit verbundenen Erkrankung,
soweit sie möglicherweise zu einer Staub-
schädigung in Beziehung steht.

(3) Liegen für Arbeitnehmer, die im Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits in der
keramischen Industrie beschäftigt sind oder Waren,
ärztliche Befunde vor, so sind diese unter Angabe
des untersuchendenArztes und des Zeitpunktes
der Untersuchung in dem Buch oder der Kartei zu -
vermerken.
(4) Das Buch oder die Kartei muß dem staat-

lichen Gewerbearzt, dem Gewerbeaufsichtsbeamten,
dem technischenAufsichtsbeamtender Berufsgenos-
senschaftund — mit Zustimmung der Untersuchten
— auch dem Beauftragten der gesetzlichen Be-
triebsvertretung auf Verlangen zur Einsicht vor-
gelegt werden.

Beschäftigungvon Jugendlichen unter 18 Jahren
und von Frauen

$9
(1) Der Arbeitgeber hat die Einstellung Jugend-

licher binnen zwei Wochen dem Gewerbeaufsichts-
amt undder ‘Berufsgenossenschaft unter Angabe
des Vor- und Zunamens, des Geburtstags, der
Wohnung sowie der Beschäftigungsart des ein-
zelnen Jugendlichen schriftlich anzuzeigen.



(2) Jugendliche dürfen mit folgenden Arbeiten
nicht beschäſtigtwerden:

a) Bedienen von Handpressen, wenn damit
eine übermäßige körperliche Beanspruchung
verbunden ist,

b) Zerkleinern und Aufbereiten der Rohstofſe
und Abfälle,

c) dauernde Trage- und Transportarbeiten,
d) Arbeiten in den Ofen (einsMließlich Ein-

und Austragen),
e) Arbeiten in der Silikaformerei; das Ge-

werbeaufsichtsamtkann eine Beschäftigung
in besonderen Lehr- und Anlernwerk-
stätten zulassen,

f) Reinigungsarbeiten; lediglia die Säu-
berung des cigenen Arhbeitsplatzes ist zu-
lässig.

(3) Darüber hinaus kann das Gewerbeaufsichts-
amt die BeschäftigungJugendlicher mit bestimmten
Arbeiten untersagen, wenn sie mit einer Gesund-
heitsgefährdung verbunden ist.

(4) $ 1 der Württemberg-Hohenzollernschen Ver-
ordnung über das Verbot der Beschäftigung Jugend-
licher mit gefährlichen Arbeiten vom 18. Juli 1949
(Regierungsblatt für das Land Württemberg-
Hohenzollern S. 316) findet auf die Beschäftigung
Jugendlicher in Betrieben, die unter diese Verord-
nung fallen, keine Anwendung.
(5) Die in Ahbhsatz2 Buchstlabe a bis e aus-

gesprochenen Beschäftigungsverbote gelten auch
für weibliche Arbeitnehmer.

Wasch- und Badeeinrichtungen,Umkleide-
und Aufenthaltsräume

$10

(1) Für alle Beschäfligten, die der Einwirkung
von Staub, Hitze oder Verschmutzung in beson-
derem Maße ausgesetzt sind, sind Wannen- oder
Brausebäder mit warmem Wasser in genügender
Anzahl bereitzustellen.

(2) In Arbeitsräumen, in denen Arbeiten mit
Staubentwicklung ($ 3 Abs. 1) ausgeführt werden,
darf Straßenkleidung niht aufbewahrt werden.
Den dort Beschäftiglen sind ausreichende, in der
kalten Jahreszeit geheizte Umkleide- und Wasch-
räume mit fließendem Wasser und — getrennt
davon — ausreichende, in der kalten Jahreszeit
geheizte Aufenthaltsräume zur Verfügung zu
stellen.

(3) Badeeinrichtungen, Umkleide- und Wasch-
räume sowie Aborte sollen ohne Erkältungsgefahr
erreichbar sein.

‘Arbeitsschutzkleidung
$11

(1) Bei Arbeiten in der Zerkleinerung, der Auf-
bereitung, der Formgebung, beim Glasieren und
Schleifen muß zweckentsprechende Arbeitsschutz-
kleidung getragen werden. Sie ist kostenlos vom
Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen; er hat auch
für ihre regelmäßige Reinigung zu sorgen.
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(2) Die Arbeitsschutzkleidung ist getrennt von
der Straßenkleidung aufzubewahren. Für die Be-
schaffung der hierfür erforderlichen Einrichtungen
wird den im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Verordnung bereits bestehenden Betrieben eine
Frist bis zum 30, September 1952gewährt.

Arbeitszeit der erwachsenen Arbeitnehmer
$ 12

(1) Die Beschränkungdes $ 9 Abs. 1 der Arbeits-
zeitordnung vom 30. April 1938 (ReichsgesetzbI.I
S. 446) findet auf folgende Gruppen von Arbeitern
Anwendung:

a) Arbeiter in Räumen, in denen silikose-
gefährliche Rohstoffe oder Abfälle zer-
kleinert, gemischt, gesiebt oder in Ma-
schinen oder Behälter gefüllt werden,

b) Arbeiter an Plätzen mit außergewöhnlicher
Hitzeeinwirkung (Ein- und Austragen und
Setzen in Brennöfen, Maurerarbeiten in
heißen Ufen u. dgl).

(2) Die Beschränkung des $ 9 Abs. 1 der Arbeits-
zeitordnung greift nicht Platz, soweit in einem Be-
trieb oder einer Betriebsabteilungnach Feststellung
des Gewerbeaufsichtsamtesinfolge besonders gün-
stiger Betriebsverhältnisseeine gesundheitlicheGe-
fährdung der Arbeiter ausgeschlossen ist.

(3) Ubt ein Arbeiter eine der in Absatz 1 bezeich-
neten Tätigkeiten nur während eines Teiles seiner
Arbeitszeit aus, so greift die Beschränkungdes $ 9
Abs. 1 der Arbeitszeitordnung nur an denjenigen
Tagen Platz, an denen er mindestens vier Stunden
damit beschäftigt wird. :

Genehmigung von Ausnahmen
$ 13

Die Ausnahmegenehmigungen nach $ 2, $ 3
Abs. 1 Buchstabe a, $ 5 Abs. 2 und $ 9 Abs, 2 Buch-
stabe e sind schriftlich zu erteilen. Sie können mit
Bedingungen und Auflagen verbunden werden. Mit
Ausnahme der Genehmigungnach $ 3 Abs. 1 Buch-
stabe a können sie jederzeit widerrufen werden.

Aushang
$ 14

Ein Abdrua dieser Verordnung ist im Betrieb
an geeigneter Stelle auszuhängenoder auszulegen.

Inkrafttreten
8 15

DieseVerordnungtriti am1, Oktober1951in
Kraft.

$ 16
Diese Verordnung gilt auch im Lande Berlin,

sobald sie vom Senat von Berlin in Kraft gesetzt
worden ist. -
Bonn, den 1. September1951.

Der Bundesminister für Arbeit
Anton Storch
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Berichtigung.
In der Bekanntmachung der Neufassung des

Grundsteuergesetzes vom 10.August 1951(Bundes-
gesetzbI. I S. 519) muß es im $ 33 Abs. 4 statt
«Hauptfeststellungszeitraum“ richtig „Hauptfest-
stellungszeitpunkt“ heißen.
Bonn, den 17. August 1951.
Der Bundesminister der Finanzen

Im Auftrag
Dr, Uhlich

ARRRSRRPO

Soebenerschienen:

Druckfehlerberichtigung.
In dem Gesetz zur Anderung und Ergänzung des

Gesetzes über Viehzählungen vom 2. August 1951
(Bundesgesetzbl. I S. 481) muß es im $ 9a Abs. 1
statt ©

«kannmit einer Geldbuße von drei- bis fünftausend
DeutscheMark belegt werden“ richtig heißen „kann
mit einer Geldbuße von drei bis fünftausend
Deutsche Mark belegt werden“,

LLLLLLL000LLLLLLLCLLLILEILLLCCOLLLL0AL04LLCLACLELaer

Bond tzh1 tt ersceint in zwel
des „Bundesanzeiger*

Köin 83400. — Herausgeber:
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27.6.51 Gesetz zur Änderung und Vereinfachung des Einkommensteuergesetzesund des Körperschaft-
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Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen:

Abschnitt I

Einkommensteuer
$1

- Das Einkommensteuergesetzin der Fassung vom
28.Dezember1950— EStG 1950— (Bundesgesetzbl.
19511S. 1)wird wie folgt geändertund ergänzt:
1. Im $ 3 ist als Ziffer 15einzufügen:

„15.Weihnachtszuwendungen (Neujahrszuwen-
dungen), soweit sie im einzelnen Fall ins-
gesamt 100 Deutsche Mark nicht über-
steigen. Weihnachtszuwendungen (Neu-
jahrszuwendungen) sind Zuwendungen in
Geld, die in der Zeit vom 15. November
eines Kalenderjahrs bis zum 15. Januar
des folgenden Kalenderjahrs aus Anlaß
des Weihnachtsfestes (Neujahrstags) ge-
zahlt werden." =

2. 8 4 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1Satz 4 wird hinter „(Absatz 4)"

innerhalb der Klammern „und $ 9a" ein-
gefügt.

b) In Absatz 3 Satz 1 wird hinter den Worten
„über die Betriebsausgaben"eingefügt „(Ab-
satz 4 und $ 9a)".

3. In $5 Satz 2 wird hinter „($ 4 Absatz 4)" inner-
halb. der Klammern „und $ 9a“ eingefügt.

4.$7a erhältdie folgendeFassung:

„8 7a
Bewertungsfreiheit für bewegliche

Wirtschaftsgüter
(1) Steuerpflichtige,die wegenVerfolgung aus

Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Welt-
anschauungoder politischerGegnerschaftgegenden
Nationalsozialismus oder als Flüchtlinge oder Ver-
triebene ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren
haben und den Gewinn auf Grund ordnungsmäßiger
Buchführung ermitteln, können für die abnutzbaren
beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
nebender nach$7 von denAnschaffungs-oderHer-
stellungskosten zu bemessenden Absetzung im Jahr
der Anschaffung oder Herstellung und in dem dar-
auffolgenden Jahr bis zu insgesamt 50 vom Hun-
dert der Anschaffungs- oder Herstellungskosten,
höchstens jedoch für alle in Betracht kommenden
Wirtschaftsgüter eines Unternehmens bis zu 100000
Deutsche Mark jährlich abschreiben. Die Absetzung
für Abnutzung in den folgenden Jahren bemißt sich
nach dem dann noch vorhandenen Restwert und
der Restnutzungsdauer der einzelnen Wirtschafts-
güter, für die Abschreibungsfreiheit nach Satz 1 in
Anspruch genommenworden ist.

(2) Die Steuervergünstigung des Absatzes 1 kann
nur für diejenigen abnutzbaren beweglichen Wiirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens in Anspruch ge-
nommen werden, die bis zum 31. Dezember 1952
angeschafftoder hergestellt worden sind.*
5.8 7c wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender Buchstabee eingefügt:
„e)nach Maßgabe einer Rechtsverordnung

freie Wohnungsunternehmen,die die fol-
genden Voraussetzungen erfüllen:
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6.

aa) das Unternehmen muß wirtschaftlich
vom Steuerpflichtigen und seinen An-
gehörigen unabhängig sein,

bb) der Steuerpflichtige und seine Ange-
hörigen dürfen weder unmittelbar
noch mittelbar an dem Unternehmen
beteiligt sein,

cc) das Unternehmen muß sich hinsichtlich
der Verwendung der empfangenen Zu-
schüsse und Darlehen der Prüfung
durch einen mindestens seit 1. April
1951 bestehenden wohnwirtschaftlichen
Verband unterwerfen, zu dessen
satzungsmäßigenAufgaben eine solche
Prüfung gehört.”

b) Der bisherige Buchstabee wird Buchstabef
und erhält folgende Fassung:
„f) sonstige Wohnungs- und Siedlungsunter-

nehmenund private Bauherren,soweit
durch Zuschüsse oder Darlehen der Bau
von Wohnungen zur Benutzung durch
den Steuerpflichtigenselbst, seine Arbeit-
nehmer oder seine Angehörigen im Sinn

unmittelbar gefördert wird.”
c) Der folgende Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Die im Absatz 1 bezeichneten Zu-
schüsse und Darlehen sind für jede geförderte
Wohnung ($ 7 Absatz 1 des Ersten Woh-
nungsbaugesetzes vom 24. April 1950, (Bun-
desgesetzbl. S. 83), die hinsichtlich der Größe
und Miete (Mietwert) der Vorschrift des $ 7
Absatz 2 des Ersten Wohnungsbaugesetzes
entspricht, bis zum Betrag von 7000 Deutsche
Mark abzugsfähig. Dies gilt auch, wenn der
Bau einer Wohnung durch mehrere Steuer-
pflichtige gefördert wird. Zum Nachweis der
in Absatz 1 Buchstabe f und in den Sätzeni
und 2 bezeichneten Voraussetzungen ist eine
Bescheinigung der nach $ 10 des Ersten Woh-
nungsbaugesetzes bestimmten Stelle vorzu-
legen,”

$ 7d Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf

Grund ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln,
können Zuschüsse oder unverzinsliche Dar-
lehen, sonstige Steuerpflichtige können Zu-
schüsse zur Förderung des Schiffbaus im Jahr
der Hingabe als Betriebsausgaben oder Wer-
bungskostenabsetzen.Voraussetzung dafür ist,
daß

1. die Zuschüsse oder Darlehen einem
Unternehmer für den von ihm bei einer
Werft im Bundesgebiet oder im Lande
Berlin in Auftrag gegebenen Bau oder
Umbau eines zum Erwerb durch die
Schiffahrt dienenden Schiffs gegeben
werden,

2. der Bau oder Umbau eines Schiffs als
schiffahrts- oder fischereipolitisch för-
derungswürdig ist und

3. die Zuschüsse oder Darlehen als den
zu fördernden Zwecken dienlich an-
erkannt sind.

Der Nachweis hierfür wird durch eine Beschei-
nigung erbracht, die bei Fischereifahrzeugen
vom Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten und bei allen anderen Schif-
fen vom Bundesminister für Verkehr im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister der Finan-
zen und der Obersten Verkehrsbehörde des
Landes, in dem der Unternehmer seinen Sitz
hat, erteilt wird.”
$ 7e wird gestrichen.

gefügt:

„4a. Beschränkter Abzug
von Betriebsausgaben
und Werbungskosten

$ 9a

Aufwendungen für die Bewirtung von
Geschäftsfreunden

Aufwendungen für die Bewirtung von Ge-
schäftsfreundenmit Speisen, Getränken oder
sonstigen Genußmitteln dürfen als Betriebs-
ausgaben ($ 4 Absatz 4) und Werbungskosten
($ 9) bei der Ermittlung des Gewinns oder des
Überschusses der Einnahmen über die Wer-
bungskosten nur nach Maßgabe einer Rechts-
verordnung abgesetzt werden.”

a) In Absatz 1
aa) erhält Ziffer 2 Buchstabe c den Zusatz

„wenn hierzu keine fremden Mittel ver-
wandt werden;”,

bb) erhält Ziffer 2 Buchstabe d den Zusatz
„und hierzu keine fremden Mittel ver-
wandt werden;”, '

cc) wird Buchstabe e der Ziffer 2 gestrichen.
b) In Absatz 1 Ziffer 3 wird der Klammerzusatz

„(s. $ 10a)” gestrichen.
c) Absatz1 Ziffer4 erhält die folgende Fassung:

„4. bei Steuerpflichtigen, die den. Gewinn
nach $4 Absatz1 oder nach $5 auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln,
die, Verluste der drei vorangegangenen
Veranlagungszeiträume aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und
aus selbständiger Arbeit, soweit: sie nicht
bei der Veranlagung für die vorangegan-
genen Veranlagungszeiträume ausge-
glichen oder abgezogen worden sind.
Die Höhe des Verlustes ist-nach den Vor-
schriften der $$ 4 bis 7d und 9a in Ver-
bindung mit $ 2 Absatz 6.:zu ermitteln;"

d) In Absatz 2 Ziffer 3 wird.‚Buchstabeb ge-
strichen.



10.

11.

12.

e) In Absatz 2 Ziffer 3 wird Buchstabec Buch-
stabe b und erhält folgende Fassung:

„b) übersteigen die Sonderausgaben im Sinn
des Absatzes 1 Ziffer 2 die in dem vor-
stehenden Buchstaben a genannten Be-
träge, so ist der darüber hinausgehende
Betrag zur Hälfte abzugsfähig. In diesem
Fall dürfen jedoch über die in dem Buch-
staben a genannten Beträge hinaus vom
Gesamtbetrag der Einkünfte höchstens
15 vom Hundert des Gesamtbetrags der
Einkünfte abgezogen werden;".

f)} In Absatz 2 Ziffer 3 wird Buchstabe d Buch-
stabe c.

g) In Absatz 2 Ziffer 4 werden die Worte
„Buchstaben a und d” durch die Worte „Buch-
staben a und c” ersetzt.

$ 10a wird gestrichen.

Hinter $ 10 wird der folgende $ 10b eingefügt:

„8 10b

Steuerbegünstigte Zwecke
Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirch-

licher, religiöser und wissenschäftlicher Zwecke
und der als besonders förderungswürdig aner-
kannten gemeinnützigen Zwecke sind bis zur
Höhe von insgesamt 5 vom Hundert des Ge-
samtbetrags der Einkünfte oder 2 vom Tausend
der Summe der gesamten Umsätze und der im
Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Ge-
hälter als Sonderausgaben abzugsfähig. Für
wissenschaftlicheZwecke erhöht sich der Vom-
hundertsatz von 5 um weitere 5 vom Hundert.”

$ 32Absatz 1 erhält die folgendeFassung:
„(1) Die zu veranlagende Einkommensteuer

bemißt sich nach der Anlage zu diesem Gesetz.
Sie beträgt jedoch höchstens80 vom Hundert
des Einkommens. Dabei gilt das folgende:“

$ 32a wird gestrichen.

Hinter $ 32 wird der folgende $ 32b eingefügt:

„$ 32b
Anwendung des Körperschaftsteuersatzes

auf Gewinne aus Gewerbebetrieb

(1) Steuerpflichtige, die im Veranlagungszeit-

anlagungszeiträumen ihre gesamten Einkünfte

Antrag hinsichtlich dieser Einkünfte die Anwen-
dung des Körperschaftsteuersatzes nach Maß-
gabe der Absätze 2 bis 6 verlangen. Der Antrag

Steuererklärungsfrist für den Veranlagungszeit-
raum zu stellen, für den diese Art der Versteue-
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den Antrag bleibt der Steuerpflichtige für drei
Veranlagungszeiträume gebunden.

(2) Bei Anwendung des Absatzes 1 unter-
liegen die gesamten Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb nach Abzug einer angemessenen Ver-
gütung für die Tätigkeit des Steuerpflichtigen
im Unternehmen dem für Kapitalgesellschaften
jeweils geltenden Steuersatz. Die Vergütung
ist nur in Höhe des tatsächlich entnommenen
Betrags abzugsfähig.

(3) Die abzugsfähige Vergütung im Sinn des
Absatzes 2 und die darüber hinausgehenden
Entnahmen, soweit sie die Einlagen in den Ver-
anlagungszeiträumen übersteigen, für. die der
Antrag nach Absatz 1 gilt, unterliegen zusam-
men mit den übrigen Einkünften daneben der
Versteuerung nach den allgemeinen Vorschrif-
ten dieses Gesetzes.

(4) Zu den Entnahmen im Sinn des Absatzes 3
gehören nicht :

1. die Beträge, die zur Zahlung der auf
das Betriebsvermögen entfallenden
Vermögensteuer und zur Zahlung der
auf das Betriebsvermögen entfallenden
Abgaben nach dem Soforthilfegesetz
entnommen worden sind;

2. die nach Absatz 2 zu entrichtende
Steuer.

(5) Ein Ausgleich mit Verlusten aus Gewerbe-
betrieb ist nur im Rahmen des Absatzes 2 zu-
lässig. Ein Ausgleich mit Verlusten aus den
übrigen Einkünften ist nur mit Einkünften zu-
lässig, die nach Absatz 3 versteuert werden.

(6) Die Sonderausgaben der $$ 10 und 10b
sind mit folgenden Einschränkungen bei der
Einkommensermittlung nach Absatz 3 und nur
bei dieser abzugsfähig:

a) Verluste aus Gewerbebetrieb aus Vor-
jahren sind in den Veranlagungszeit-
räumen, für die der Antrag nach Ab-
satz 1 gilt, nur von den Einkünften aus
Gewerbebetrieb abzugsfähig, die nach
Absatz 2 versteuert werden;

b) die auf das Betriebsvermögenentfal-
lende bezahlte Vermögensteuer ist bei
der Ermittlung des Einkommens nicht
als Sonderausgabe im Sinn des $ 10
Absatz 1 Ziffer 6 abzugsfähig;

bei der Bemessungder zur.Hälfte ab-
zugsfähigen Sonderausgaben nach $ 10
Absatz 2 Ziffer 3 Buchstabe b gilt als
Gesamtbetrag der Einkünfte die Summe
der Einkünfte im Sinn des Absatzes 3.

c—-

(7) Wird der Antrag nach Ablauf der in Ab-
satz 1 bezeichneten Veranlagungszeiträume
nicht erneuert, so ist der dann noch vorhandene
Gesamtbetrag des während der Anwendung des
Absatzes 1 nicht entnommenen Gewinns nach-
zuversteuern. Bei der Nachversteuerung ist $ 34



Absalz1 entsprechend anzuwenden. Die gleichen
Grundsätze finden im Fall des Todes des Steuer-
pflichtigen Anwendung.

(8) Die Durchführung der Absätze 1 bis 7
wird durch Rechtsverordnung näher geregelt.”

$ 33a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 erhält der einleitende Satz fol-
gende Fassung:

»„{t) Bei Flüchtlingen, Vertriebenen und
polilisch Verfolgten, Personen, die nach dem
30. September 1948 aus Kriegsgefangenschaft
heüngekehrt sind (Spätheimkehrer), sowie
bei Personen, die den Hausrat und die Klei-
dung infolge Kriegseinwirkung verloren
haben (Totalschaden) und dafür höchstens
eine Entschädigung von 50 vom Hundert die-
ses Kriegssachschadens erhalten haben, wird
au! Antrag ein Freibetrag in der folgenden
Höhe vom Einkommen abgezogen:”,

b) Im Absatz 1 werden ersetzt:
die Worte
„480 Deulsche Mark” durch die Worte „540
Deutsche Mark”,
die Worte
„600 Deutsche Mark" durch die Worte „720
Deutsche Mark” und
die Worte .
„720 Deutsche Mark" jeweils durch die Worte
„840 Deuische Mark”.

c) Der letzte Satz
strichen.

des Absatzes 1 wird ge-

$ 34a erhält die folgende Fassung:

„8 34a
Die gesetzlichen oder tariflichen Zuschläge

für Mehrarbeit und für Sonntags-, Feiertags-
und Nachtarbeit sind steuerfrei, wenn der
Arbeitslohn insgesamt 7200 Deutsche Mark
irn Kalenderjahr nicht übersteigt.”

a
Im $ 39 Absatz 5 wird der zweite Satz ge-
strichen.

$ 41 Absalz 1 wird wie folgt geändert:
Ziffer 2 erhält die folgende Fassung:

„2. wenn die Sonderausgaben im Sinn des
$ 10 Absatz 1 Ziffern 1, 2 Buchstaben a
und b, 5 und 6, Absatz 2 und des $ 10b

der 468 Deutsche Mark übersteigende
Betrag;”

$ 50 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält die folgende Fassung:
„(1) BeschränktSteuerpflichtigedürfen Be-

lriebsausgaben ($ 4 Absatz 4 und $ 9a) oder
Werbungskosten ($$ 9 und 9a) nur insoweit

abziehen, als sie mit inländischen Einkünften
in wirtschaftlicbkem Zusammenhang stehen,
Die Vorschrift des $ 10 Absatz 1 Ziffer 4 ist
nur anzuwenden, wenn ein wirtschaftlicher
Zusammenhang der in dieser Vorschrift be-
zeichneten Sonderausgaben mit inländischen
Einkünften besteht und der Gewinn auf
Grund im Inland ordnungsmäßig geführter
Bücher®nach $ 4 Absatz I oder nach $ 5 er-
mittelt wird. Die Vorschriften des $ 34 sind
nur insoweit anzuwenden, als sie sich auf
Einkünfte aus außerordentlichen Wald-
nutzungen und auf Veräußerungsgewinne
der $$ 14, 16, 17 und 18 Absatz 3 beziehen.
Nicht anzuwenden sind die übrigen Vor-
schriften der $$ 10 und 34 und die Vorschrif-
ten der $$ 33 und 33a.”

b) Der folgende Absatz 7 wird angefügt:

„(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten auch im
Fall des $ 1 Absatz 3."'

ın

„VIII. Ermächtigungs- und Schlußvorschriften”
geändert wird, wird der folgende 8 51 neu
eingefügt:

„851
Ermächtigung

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Bundesrates

1. zur Durchführung dieses Gesetzes für
den Veranlagungszeitraum 1951Rechts-
verordnungen zu erlassen, soweit dies
zur Wahrung der Gleichmäßigkeit bei
der Besteuerung. und zur Beseitigung
von Unbilligkeiten in Härtefällen er-
forderlich ist, und zwar:

a) über die Abgrenzung der Steuer-
pflicht,

b) über die Ermittlung der Einkünfte
und die Feststellung des Einkom-
mens einschließlich der abzugsfähi-
gen Beträge,

c) über die Veranlagung, die Anwen-
dung der Tarifvorschriften und die
Regelung der Steuerentrichtung ein-
schließlich der Steuerabzüge,

d) über die Besteuerung der beschränkt
Steuerpflichtigen einschließlich eines
Steuerabzugs;

2. Vorschriften durch Rechtsverordnung
zu erlassen: -

a) über die Nachversteuerung in den
Fällen des $ 10a Absätze 2 und 3 des
Einkommensteuergesetzes in der
Fassung vom 28. Dezember 1950,
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b) über die NachversteuerungderMehr-
entnahmen im Sinn des $ 32a Absatz
4 des Einkommensteuergesetzes in
der Fassung vom 28. Dezember 1950,

c) über die Bemessung, Entrichtung und
Anrechnung von Vorauszahlungen,

d) über eine Abschreibungsfreiheit zur
Förderung des Baues von Land-
arbeiterwohnungen und über eine
Steuerermäßigung beim Bau von
Heuerlings- und Werkwohnungen
für ländliche Arbeiter,

e) über die steuerliche Behandlung
von Erfindervergütungen,

f) über die Anerkennung steuerbegün-
tigter Kapitalansammlungsverträge,
über die Anerkennung gemeinnützi-
ger Zwecke als besonders förderungs-
würdig,

-g

h) über die sich aus der Aufhebung
oder Änderung von Vorschriften die-
ses Gesetzes ergebenden Rechtsfol-
gen, soweit dies zur Überleitung er-
forderlich ist und diese Rechtsfolgen
nicht in einem Gesetz geregelt sind;

3, die in den $$ 3, 7c Absatz 1, 9a, 29, 31,
32b, 39, 42 und 50 vorgesehenen Rechts-
verordnungenzu erlassen.

(2) Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn gelten
Vorschriften, die auf Grund des Absatzes 1
Ziffer 1 erlassen werden oder auf Grund des

des Einkommensteuergesetzes und des Körper-
schaftsteuergesetzesvom29.April 1950(Bundes-
gesetzbl.S. 95) erlassenworden sind, auch für
das Kalenderjahr 1952.

(3) Der Bundesminister der Finanzen wird
ermächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes und
der zu diesem Gesetz . erlassenen Durchfüh-
rungsverordnungen in der jeweils geltenden
Fassung mit neuem Datum, unter neuer Über-
schrift und in neuer Paragraphenfolgebekannt-
zumachen und dabei Unstimmigkeiten des Wort-
lauts zu beseitigen.“
$ 51 wird $ 52 und erhält die Überschrift
„Schlußvorschriften".

$2
(1) Die Vorschriften des $ 1 sind vorbehaltlich

der besonderen Regelung in den Absätzen 2 bis
8 erstmals für den Veranlagungszeitraum 1951
anzuwenden. ‘
{2)Die Vorschrift des $ 1Ziffer 15 Buchstaben

b und c (Änderung des $ 33a— Änderung der
Freibeträge —) ist erstmals für die Veranlagung
des Zeitraums 1952 anzuwenden. Diese Vor-
schrift ist beim Steuerabzug vom Arbeitslohn
erstmals für den Arbeitslohn anzuwenden, der
für einen Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird,
der nach dem 31. Dezember 1951 endet.

(3) $ 1 Ziffer 4 (Änderung des $ 7a) und 81
Ziffer 7 (Aufhebung des $ ?7e) sind erstmals

für Anschaffungen undHerstellungen, die nach
dem Tag der Verkündung des Gesetzes erfol-
gen, anzuwenden, & 1 Ziffer 5 (Änderung des
$ 7c) und $ 1 Ziffer 6 (Änderung des $ 7d)
sind erstmals für Zuschüsse und Darlehen an-
zuwenden, die nach dem Tag der Verkündung
des Gesetzes gegeben werden.

{4) Die Vorschrift des $ 1 Ziffer 16 (Ände-
rung des $ 34a) gilt erstmals für den Arbeits-
lohn, der für einen Lohnzahlungszeitraum ge-
zahlt wird, der nach dem Tag der Verkündung
dieses Gesetzes beginnt.

(5) Die Vorschriften des $ 1 Ziffern 2, 3 und
8 sind von dem Tag ab anzuwenden, an dem
dieses Gesetz in Kraft tritt.

(6) Steuerfreie Beträge, die für Ausgaben im
Sinn des $10 Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe e des
Einkommensteuergesetzes in der Fassung vom
28. Dezember 1950 bis zum Ablauf des Tags
der Verkündung des vorliegenden Gesetzes
auf der Lohnsteuerkarte 1951 eingetragen wor-
den sind, werden durch die Vorschriften des
vorliegenden Gesetzes nicht berührt. Das
gleiche gilt, wenn die Eintragung bis zum Ab-
lauf des Tags der Verkündung des vorliegen-
den Gesetzes beantragt worden ist.

(7) Werden neben steuerfreien Beträgen
nach Absatz 6- weitere steuerfreie Beträge nach
der Verkündung des vorliegenden Gesetzes
geltend gemacht, so ist der für das Kalender-
jahr 1951insgesamtsteuerfreibleibendeJahres-
betrag nach den Vorschriften des Einkommen-
steuergesetzes in der Fassung des vorliegenden
Gesetzes zu ermitteln. Jedoch sind bei der Er-
mittlung des steuerfreien Jahresbetrags in die-
sen Fällen Aufwendungen im Sinn von $ 10
Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabee des Einkommen-
steuergesetzes in der Fassung vom 28. Dezem-
ber 1950mindestensmit demBetrag zu berück-
sichtigen, mit dem diese Aufwendungen in dem
‚nach Absatz 6 ermittelten steuerfreien Jahres-
betrag enthaltensind. .
(8) In den Fällen der Absätze 6 und 7 ist ein

danach im Lohnsteuerverfahren gewährter
steuerfreier Betrag auch bei der Veranlagung
des Arbeitnehmers zu berücksichtigen.

Abschnitt I
Körperschaftsteuer

$3
Das Körperschaftsteuergesetzin der Fassung

vom 28. Dezember 1950 (Bundesgesetzbl. 1951 I
S. 34) wird wie folgt geändertund ergänzt:

1. $ 4 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Ziffer 2 erhält die folgende Fas-

sung:
„2. die Reichsbank, die Bank deutscher

Länder, die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau, die Deutsche Rentenbank, die
Deutsche Renteribank-Kreditanstalt und
die Landeszentralbanken;";

b) Absatz 1 Ziffer 3 erhält die folgende Fas-
sung:
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slaalswirtschaftlicher Art erfüllen;”;

kirchlicher, religiöser und wissenschaft-
licher Zwecke und der als besönders
förderungswürdig anerkannten gemein-
nützigen Zwecke bis zur Höhe von
insgesamt 5 vom Hundert des Einkom-
mens oder 2 vom Tausend der Summe
der gesamten Umsätze und der im
Kalenderjahr aufgewendetenLöhne und
Gehälter. Für wissenschaftliche Zwecke
erhöht sich der Vomhundertsatz von 5
um weitere 5 vom Hundert. Als Ein-
kommen im Sinn dieser Vorschrift gilt
das Einkommen vor Abzug der im
Satz 1 und in $ 10 Absatz 1 Ziffer 4 des
Einkommensteuergesetzes bezeichneten
Ausgaben.”

1.60 vom Hundert des Einkom-
mens bei den in $ 1 Absatz 1
Ziffern 1 bis 3 und 6 bezeich-
neten Steuerpflichtigen,

2.50 vom Hundert des Einkom-
“ mens bei allen übrigen ‚Steuer-
pflichtigen.”

„823a
Ermächtigung

den Veranlagungszeitraum 1951
Rechisverordnungen zu erlassen, so-
weit dies zur Wahrung der Gleich-
mäßigkeit bei der Besteuerung und
zur Beseitigung von Unbilligkeiten in
Härtefällen erforderlich ist, und zwar:

a) über die Abgrenzung der Steuer-
pflicht,

b) über die Feststellung des Einkom-
mens und über die verdeckten Ge-
winnausschüttungen,

c) über die sachlichen Befreiungen bei
Personenvereinigungen, bei politi-
schen Parteien und politischen Ver-
einen, bei Schachtelgesellschaften
und bei Kapitalverwaltungsgesell-
schaften,

d) über die abzugsfähigen Ausgaben,
die nicht abzugsfähigen Ausgaben
und über die anteiligen Abzüge,
über die Auflösung und Abwick-
lung, die Verschmelzung und Um-
wandlung und über die Verlegung
der Geschäftsleitung ins Ausland,

f) über die Mindestbesteuerung,
g} über die Ermittlung des Einkom-

mensbei Versicherungsunternehmen
einschließlich der beschränkt steuer-
pflichtigen Versicherungsunterneh-
men, über die Abzugsfähigkeit der
Zuführungen zu versicherungstech-
nischen Rücklagen und der Beitrags-
rückerstattungen bei Versicherungs-
unternehmen und über die Ver-
steuerung eines Mindesteinkom-
mens bei Versicherungsunterneh-
men, die das Lebensversicherungs-
geschäft allein oder neben anderen
Versicherungszweigen betreiben,

h) über die Anwendung der Tarifvor-
schriften,

i) über die Veranlagung und über die
Regelung der Steuerentrichtung;

e—_

2. Vorschriften durch Rechtsverordnung
zu erlassen:
a) über die Anerkennung gemeinnützi-

ger Zwecke als besonders förde-
rungswürdig,

b) über die Bemessung, Entrichtung
und Anrechnungvon Vorauszahlun-
gen,

c) über die Anwendung der Vorschrif-
ten des Einkömmensteuergesetzes
und der dazu erlassenen Rechts-
verordnungen,

d) über die sich aus der Aufhebung
oder Änderung von Vorschriften
dieses Gesetzes ergebenden Rechts-
folgen, soweit dies zur Überleitung
erforderlich ist und diese Rechts-
folgen nicht in einem Gesetz ge-
regelt sind;

3. die in den $$ 4, 10, 22 und 23 vorge-
sehenen Rechtsverordnungen zu er-
lassen.

(2) Der Bundesminister der Finanzen wird
ermächtigt, den Wortlaut dieses Gesetzes und
der zu diesem Gesetz erlassenen Durch-
führungsverordnungen in der jeweils gelten-
den Fassung mit neuem Datum, unter neuer
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Bekanntmachung
der Neufassung des Einkommensteuergesetzes.
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Bonn, den 28. Dezember 1950.

Der Bundesminister der Finanzen
In Vertretung
Hartmann

Einkommensteuergesetz
in der Fassung vom 28. Dezember 1950{ESIG 1950).

I. Steuerpflicht (2) NatürlichePersonen,die im Inland weder
einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufent-

81 halt haben, sind beschränkt einkommensteuer-(1)NatürlichePersonen,die im Inlandeinen| nplichtigmitinländischenEinkünftenimSinndes
‚Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt 5 49
haben, sind vorbehaltlich des Absatzes 3 unbe- " " ni
schränkt einkommensteuerpflichtig.Die unbe- (3)Absatz2 gilt entsprechendfürnatürlichePer-
schränkte Einkommensteuerpflicht erstreckt sich | sonen, die weder einen Wohnsitz noch ihren ge-
auf sämtliche Einkünfte. . wöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet, aber einen



Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in
einem zum Inland gehörenden Gebiet haben, in
dem Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem
Aufenthalt im Bundesgebiet als beschränkt ein-
kommensteuerpflichtig behandelt werden.

H. Einkommen
Il. Einkunftsarten, Einkünfte,

Einkommen
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(1) Die Einkommensteuer bemißt sich nach dem
Einkommen, das der Steuerpflichtige innerhalb eines
Kalenderjahrs bezogen hat. ‘

(2) Einkommen ist der Gesamtbetrag der Ein-
künfte aus den im Absatz 3 bezeichneten Einkunfts-
arten nach Ausgleich mit Verlusten, die sich aus
einzelnen Einkunltsarten ergeben, und nach Abzug
der Sonderausgaben ($$ 10 und 10a). Bei der Er-
mittlung des Einkommens bleiben die in $ 49 ge-
nannlen Einkünfte, die in zum Inland gehörenden
Gebieten außerhalb des Bundesgebiets bezogen
worden. sind, außer Ansatz, wenn in diesen Ge-
bieten Personen, die ihren Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt im Bundesgebiet haben, als be-
schränki einkommensteuerpflichtig behandelt wer-
den.

(3) Der Einkommensteuer unterliegen nur:
1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
. Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
. Einkünfte aus selbständiger Arbeit,
. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit,

“ Einkünfte aus Kapitalvermögen,
6. Einkünfte aus Vermietung und Verpach-

tung,
7. sonstige Einkünfte im Sinn des $ 22.

Zu welcher Einkunftsart die Einkünfte im einzel-
nen Fall gehören, bestimmt sich nach den 8$ 13
bis 24.

(4) Einkünfte im Sinn des Absatzes 3 sind:
I. bei Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe-

betricb und selbständiger Arbeit der Ge-
winn (88 4 bis 7e),

N bei den anderen Einkuniisarten der Über-
schuß der Einnahmen über die Werbungs-
kosten ($8 8 und 9).

(5) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-
treibenden ist der Gewinn nach dem Wirtschafts-
jahr zu ermitteln. Wirtschaftsjahr ist:

!. bei Land- und Forstwirten, gleichviel ob
sie Bücher führen oder nicht, der Zeitraum
vom 1. Juli bis zum 30. Juni;

2. bei Gewerbetreibenden, deren Firma im
Handelsregister eingetragen ist und die

Bücher nach den Vorschriften des Handels-
gesetzbuches ordnungsmäßig führen, der
Zeitraum, für den sie regelmäßig Abschlüsse
machen;

3. bei den anderen Gewerbetreibenden das
Kalenderjahr.

(6) Bei Land- und Forstwirten und bei Gewerbe-
treibenden, deren Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr
abweicht, ist der Gewinn aus Land- und Forstwirt-
schaft oder aus Gewerbebetrieb bei der Ermittlung
des Einkommens in folgender Weise zu berück-
sichtigen:

1. Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn
des Wirtschaftsjahrs auf das Kalender-
jahr, in dem das Wirtschaftsjahr beginnt,
und auf das Kalenderjahr, in dem das Wirt-
schaftsjahr endet, entsprechend dem zeit-
lichen Anteil aufzuteilen;

2. bei Gewerbetreibenden ist der Gewinn des
Wirtschaftsjahrs auf das Kalenderjahr, in
dem das Wirtschaftsjahr beginnt, und auf
das Kalenderjahr, in dem das Wirtschafts-
jahr endet, entsprechend dem Verhältnis
der gesamten im Wirtschaftsjahr erzielten
und auf das jeweilige Kalenderjahr entfal-
lenden Umsätze aufzuteilen. Bei der Auf-
teilung sind die mit einem ermäßigten
Steuersatz nach $ 34 Absatz 2 Ziffer 1 zu
versteuernden Veräußerungsgewinne aus-
zuscheiden und dem Gewinn des Kalender-
jahrs hinzuzurechnen, in dem diese Ver-
äußerungsgewinne entstanden sind. Bei
Feststellung des Verhältnisses der Umsätze
nach Ziffer 2 bleiben die mit dem Ver-
äußerungsgewinn zusammenhängendenUm-
sätze außer Betracht.

2. Steuerfreie Einkünfte
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Steuerfrei sind:
1. Leistungen aus einer Krankenversicherung

und aus der gesetzlichen Unfallversiche-
rung sowie Sachleistungen aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung der Arbeiter
und der Angestellten und aus der Knapp-
schaftsversicherung;

2. die gesetzliche versicherungsmäßige Ar-
beitslosenunterstützung, die gesetzliche Ar-
beitslosenfürsorge und die gesetzliche
Kurzarbeiterunterstützung;

3. Kapitalabfindungen auf Grund der gesetz-
lichen Rentenversicherung ‘der Arbeiter
und der Angestellten, aus der Knapp-
schaftsversicherung und auf Grund der Be-
amten-{pensions-)gesetze;

4. Renten aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung der Arbeiter und der Angestell-
ten, Renten aus der Knappschaftsversiche-
rung und Renten, die auf Grund eines



Versicherungsvertrags oder aus Unter-
stützungskassen gezahlt werden, bis zu
einem Betrag von insgesamt 600 Deutsche
Mark jährlich, Soweit diese Renten ins-
gesamt 600 Deutsche Mark jährlich über-
steigen, sind sie steuerpflichtig. Die Steuer-
befreiung für Renten aus Versicherungs-
verträgen oder aus Unterstützungskassen
gilt nur für Renten bis zu einem Höchst-
betrag von insgesamt 3600Deutsche Mark;

schriften aus öffentlichen Mitteln versor-
gungshalber an Kriegsbeschädigte, Kriegs-
hinterbliebene und ihnen gleichgestellte
Personen gezahlt werden, soweit es sich
nicht um Bezüge handelt, die auf Grund
der Dienstzeit gewährt werden;

dem Soforthilfegesetz;

Kapitalentschädigungen und

gesetzlicher Vorschriften zur Wiedergut-
machung nationalsozialistischen Unrechts
für Schaden an Leben, Körper, Gesundheit
und durch Freiheitsentzug gewährt werden;

licher Vorschriften wegen Entlassung aus
einem Dienstverhältnis;

und Übergangsbeihilfen
auf Grund gesetzlicher Vorschriften wegen
Entlassung aus einem Dienstverhältnis;

Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder aus
Mitteln einer öffentlichen Stiftung, die
wegen Hilfsbedürftigkeit oder als Beihilfe
zu dem Zweck bewilligt werden, die Er-
ziehung oder Ausbildung, die Wissenschaft
oder Kunst unmittelbar zu fördern. Dar-
unter fallen nicht Kinderzuschläge und
Kinderbeihilfen, die auf Grund der Besol-
dungsgesetze, besonderer Tarife oder ähn-
licher Vorschriften gewährt werden;

die aus Öffentlichen Kassen gezahlten Auf-
wandsentschädigungen und Reisekosten.
Dagegen sind Entschädigungen, die für
Verdienstausfall und Zeitverlust gezahlt
werden, steuerpflichtig;

Vorzugsrenten auf Grund des Gesetzes
über die Ablösung öffentlicher Anleihen;

Heiratsbeihilfen und Geburtsbeihilfen, die
an Arbeitnehmer von dem Arbeitgeber ge-
zahlt werden. Übersteigt die Heiratsbeihilfe
den Betrag von 500 Deutsche Mark, die
Geburtsbeihilfe den Betrag von 300 Deut-
sche Mark, so ist der übersteigende Betrag
steuerpflichtig;

14. andere besondere Zuwendungen des Ar-
beitgebersan den Arbeitnehmer,z. B, Ju-
biläumsgeschenke, nach näherer Maßgabe
einer Rechtsverordnung, soweit es aus so-
zialen Gründen geboten erscheint, die Zu-
wendungen ganz oder teilweise steuerfrei
zu belassen.

3. Gewinn

$4
Gewinnbegriff im allgemeinen

(1) Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen
dem Betriebsvermögen am Schluß des Wirtschafts-
jahrs und dem Betriebsvermögen am Schluß des
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs, vermehrt um
den Wert der Entnahmen und vermindert um den
Wert der Einlagen. Entnahmen sind alle Wirt-
schaftsgüter (Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse,
Nutzungen und Leistungen), die der Steuerpflichtige
dem Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder für
andere betriebsfremde Zwecke im Lauf des Wirt-
schaftsjahrs entnommen hat. Einlagen sind alle
Wirtschaftsgüter (Bareinzahlungen und sonstige
Wirtschaftsgüter), die der Steuerpflichtige dem Be-
trieb im Lauf des Wirtschaftsjahrs zugeführt hat.
Bei der Ermittlung des Gewinns sind die Vorschrif-
ten über die Betriebsausgaben (Absatz 4) und über
die Bewertung ($ 6) zu befolgen. Der Wert des
Grund und Bodens, der zum Anlagevermögen ge-
hört, bleibt außer Ansatz.

(2) Der Steuerpflichtige darf die Vermögensüber-
sicht (Bilanz) auch nach ihrer Einreichung beim
Finanzamt ändern, soweit sie den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung unter Befolgung der
Vorschriften dieses Gesetzes nicht entspricht.
Darüber hinaus ist eine Änderung der Vermögens-
übersicht (Bilanz) nur mit Zustimmung des Finanz-
amts, im Rechtsmittelverfahren mit Zustimmung der
Rechtsmittelbehörde zulässig.

(3) Weicht das Betriebsvermögen am Schluß des
einzelnen Wirtschaftsjahrs vom Betriebsvermögen
am Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs
in der Regel nicht wesentlich ab, so kann als Ge-
winn der Überschuß der Betriebseinnahmen über
die Betriebsausgaben angesetzt werden. Dabei
können wirtschaftlich ins Gewicht fallende Schwan-
kungen im Betriebsvermögen, die in einem Wirt-
schaftsjahr ausnahmsweise auftreten, durch Zu-
schläge oder Abschläge berücksichtigt werden.

(4) Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die
durch den Betrieb veranlaßt sind.

$5
Gewinn bei Vollkaufleuten

Bei Gewerbetreibenden, deren Firma im Handels-
register eingetragen ist, ist für den Schluß desWirt-



schaltsjahrs das Betriebsvermögen anzusetzen ($ 4
Absatz 1 Salz 1), das nach den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung auszuweisen ist. Die
Vorschriften über die Entnahmen und die Einlagen
{$ 4 Absatz 1), über die Zulässigkeit der Bilanz-
änderung ($ 4 Absatz 2), über die Betriebsausgaben
($ 4 Absatz 4) und über die Bewertung ($ 6) sind
zu befolgen.
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Bewertung

Für die Bewertung der einzelnen Wirtschafis-
eüler, die dem Betrieb dienen, gilt das folgende:

1. Wirlschaftsgüler des Anlagevermögens, die
der Abnutzung unterliegen, sind mit den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten,
vermindert um die Absetzungen für Ab-
nutzung nach $ 7, anzusetzen. Ist der Teil-
wert niedriger, so kann dieser angesetzt
werden. Teilwert ist der Betrag, den ein
Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen
des Gesamikaufpreises für das einzelne
Wirtschaftsgut ansetzen würde; dabei ist
davon auszugehen, daß der Erwerber den
Betrieb fortführt. Bei Wirtschaftsgütern, die
bereils am Schluß des vorangegangenen
Wirtschaftsjahrs zum Anlagevermögen des
Steuerpflichtigen gehört haben, darf der
Bilanzansatz nicht über den letzten Bilanz-
ansatz hinausgehen.

2. Andere als die in Ziffer 1 bezeichneten
Wirtschaftsgüter des Betriebs (Grund und
Boden, Beteiligungen, Geschäfts- oder Fir-
menwert, Umlaufsvermögen) sind mit den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten an-
zusetzen, Statt der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten kann der niedrigere Teil-
wert (Ziffer 1 Satz 3) angesetzt werden.
Bei Wirtschaftsgütern, die bereits am
Schluß des vorangegangenen Wirtschafts-
jahrs zum Betriebsvermögen gehört haben,
kann der Steuerpflichtige in den folgenden
Wirtschaftsjahren den Teilwert auch dann
ansetzen, wenn er höher ist als der letzte
Bilanzansalz; es dürfen jedoch höchstens
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
angesetzt werden. Bei land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben ist auch der Ansatz
des höheren Teilwerts zulässig, wenn das
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung entspricht,

3. Verbindlichkeiten sind unter sinngemäßer
Anwendung der Vorschriften der Ziffer 2
anzusetzen.

4. Entnahmendes Steuerpflichtigenfür sich,
für seinen Haushalt oder für andere be-
triebsfremde Zwecke sind mit dem Teil-
wert anzusetzen.

5. Einlagen sind mit dem Teilwert für den
Zeitpunkt der Zuführung, höchstens jedoch
mit den tatsächlichen Anschaffungs- oder
Herstellungskosten anzusetzen.

6. Bei Eröffnung eines Betriebs oder entgelt-
lichem Erwerb eines Betriebs sind die Wirt-
schaftsgüter mit dem Teilwert, höchstens
jedoch mit den tatsächlichen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten anzusetzen,
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Abseizung für Abnutzung oder Substanz-
verringerung

{1) Bei Gebäuden und sonstigen Wirtschafts-
gütern, deren Verwendung oder Nutzung durch den
Steuerpflichtigen zur Erzielung von Einkünften sich
erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum von mehr als
einem Jahr erstreckt, kann jeweils für ein Jahr
der Teil der Anschaffungs- ‘oder Herstellungs-
kosten abgesetzt werden, der bei Verteilung dieser
Kosten auf die Gesamtdauer der Verwendung oder
Nutzung auf ein Jahr entfällt (Absetzung für Ab-
nutzung). Die Absetzung bemißt sich hierbei nach
der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Wirt-
schaftsguts. Absetzungen für außergewöhnliche
technische oder wirtschaftliche Abnutzung sind zu-
lässig.

(2) Bei Bergbauunternehmen, Steinbrüchen und
anderen Betrieben, die einen Verbrauch der Sub-
stanz mit sich bringen, sind Absetzungen für Sub-
stanzverringerung zulässig. Absatz 1 ist entspre-
chend anzuwenden.

87a

Bewertungsfreiheit für Ersatzbeschaffung
beweglicher Wirtschaftsgüter

(1) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können
für die abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens, die im Weg der Ersatz-
beschaffung angeschafft oder hergestellt worden
sind, neben der nach $ 7 von den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten zu bemessenden Absetzung
für Abnutzung Abschreibungsfreiheitin folgender
Weise in Anspruch nehmen:

a) Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung
und in dem darauffolgenden Jahr können
bis zu insgesamt 50 vom Hundert der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten, höch-
stens jedoch für alle in Betracht kommen-
den Wirtschaftsgüter eines Unternehmens
bis zu 100000 Deutsche Mark jährlich,
oder

b) es können, wenn von der Regelung zu &
kein Gebrauch gemacht wird, für die in
Betracht kommenden Wirtschaftsgüter

-



Nr. 1.

eines Unternehmens im Jahr der Anschal-
fung oder Herstellung und in dem darauf-
folgenden Jahr bis zu je 15 vom Hunderl
der Anschaffungs- oder Ilersiellungskoslen
abeeschrieben werden,

Die Absetzung für Abnutzung in den folgenden
Jahren bemißt sich nach dem dann noch vorhan-
denen Resiwert und der Resinutzungsdauer der ein-
zelnen Wirtschaftsgüter, für die Abschreibungsfrei-
heit nach Satz 1 in Anspruch gerommen worden ist.

(2) Eine Ersalzbeschaflung im Sinn des Ab-
satzes 1 liegt vor, wenn das angeschaffte oder her-
gestellte Wirtschaftsgut dieselbe oder eine ent-
sprechende Aufgabe erfüllt wie ein Wirtschaftsgut,
das nach dem 1. Januar 1939aus dem Betriebsver-
mögen ausgeschieden ist; Vorausselzüng ist, daß
das ersetzte Wirtschaftsgut vor dem 21. Juni 1948
angeschafft oder hergestellt worden ist. Als Ersalz-
beschaffung gilt auch die Anschaffung oder Her-
stellung von Wirtschaftsgütern durch Steuerpflich-
tige der im Absatz 1 bezeichneten Art, die wegen
Verfolgung aus Gründen der Rasse, Religion,
Nationalität, Weltanschauung oder politischer
Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus oder
als Flüchtlinge oder als Vertriebene ihre frühere
Erwerbsgrundlage verloren haben. '

(3) Die Steuerbegünsligung des Absalzes 1 kann
nur für diejenigen abnulzbaren beweglichen Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens in Anspruch ge-
nommen werden, die in der Zeit vom 1. Januar
1949 bis zum 31. Dezember1952- angeschafft oder
hergestellt worden sind.

(4) Steuerpflichtige, die von einer der Vergün-
stigungen des Absatzes 1 Gebrauch machen, kön-

dieser Vorschrift eine Bewertungsfreiheit nach Ab-
salz I nur in der erstmalig gewählten Art erlangen,

{5) Sind mehrere Personen an einem Unterneh-
men als Mitunternehmer beteiligt, so kann für das
Unternehmen nur entweder von der Vergünstigung
des Absatzes 1 Buchstabe a oder von der Vergün-
sligung des Absatzes 1 Buchstabe b Gebrauch ge-
macht werden; Absatz 4 findet entsprechende An-
wendung. Im Fall der Bewerlungsfreiheit nach Ab-
satz 1 Buchstabe a beträgi die Höchstgrenze der
Abschreibung für das gesamteUnternehmen 100000
Deutsche Mark.

87h
Erhöhte Absetzungen für Wohngebäude

{1} Bei Gebäuden, die nach dem 31. Dezember
1948errichtet worden sind und die zu mehr als 80
vom Hundert Wohnzwcecken dienen, können abwei-
chend von $ 7 im Jahr der Herstellung und in dem
darauffolgenden Jahr auf Antrag je 10 vom Hun-
dert Herstellungskosien abgesetz! werden,
Ferner können in den darauffolgenden zehn Jahren
an Stelie dernach $7 zu bemessendenAbsetzung für
Abnulzung jeweils bis zu

der

vom Hundert der Her- x

5

stellungskosten abgesetzt werden. Nach Ablauf
dieser zehn Jahre bemessen sich die Abselzungen
für Abnutzung nach dem dann noch vorhandenen
Restwert und der Resinulzungsdauer des Gebäudes.
Den Herstellungskosien eines Gebäudes werden die
Aufwendungen gleichgestellt, die nach dem 31.
Dezember 1948 zum Wiederaufbau eines durch
Kriegseinwirkung ganz oder teilweise zerslörten
Gebäudes gemacht werden, wenn dieses Gebäude
ohne den Wiederaufbau nicht mehr oder nicht
mehr vol} zu Wohnzwecken verwendet werden
kann.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten ent-
sprechend für Aufwendungen, die nach dem 31.
Dezember 1949 für Zubauten, Ausbauten oder Um-
bauten an bestehenden Gebäuden gemacht worden
sind, wenn die neu hergestellten Gebäudeteile zu
mehr als 80 vom Hundert Wohnzwecken dienen,

8 7C

Förderung des Wohnungsbaus
Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund ord-

nungsmäßiger Buchführung ermitteln, können Zu-
schüsse oder unverzinsliche Darlehen zur Förde-
rung des Wohnungsbaus, sonstige Steuerpflichtige
können Zuschüsse zur Förderung des Wohnungs-
baus im Jahr der Hingabe als Betriebsausgabe
oder Werbungskosten absetzen, wenn die Zuschüsse
oder Darlehen gegeben werden an

a) gemeinnützige Wohnungsunternehmen,
b) Organe der staatlichen Wohnungspolitik,)
c) gemeinnülzige Siedlungsunternehmen,
d) zur Ausgabe von Heimstätten zugelassene

Unternehmen,

c) sonstige Wohnungs- und Sjedlungsunter-
nehmen und private Bauherren, soweit
durch Zuschüsse oder Darlehen der Bau
von Wohnungen gefördert wird, die hin-
sichtlich der Größe, Ausstattung und Miele
(Mietwert) den Bestimmungen der $$ 10
und 11 der Verordnung zur Durchführung
desGesetzesüberdie Gemeinnützigkeitim
Wohnungswesen vom 23.Juli 1940 (Reichs-
gesetzbl. I S. 1012) entsprechen. Der Nach-
weis hierfür wird durch eine Bescheini-
gung der für das Wohnungswesen zustän-
digen Verwaltungsbehörde erbracht.

$ 7d

Bewertungsfreiheit für Schifie

{1) Bei Schiffen, die nach dem 31. Dezember 1948
angeschafft oder hergestellt worden sind, können
neben der nach $ 7 von den Anschaffungs- ode:
Herstellungskosten zu bemessenden Absetzung für
Abnutzung im Jahr der Anschaffung oder Herstel-
lung und in dem darauffolgenden Jahr bis zu je
15 vom Hundert der Anschaffungs- oder Herstel-



lungskosten abgesetzt werden. Die Absetzung. für
Abnutzung in den folgenden Jahren bemißt sich
nach dem dann noch vorhandenen Restwert und
der Restnutzungsdauer des Schiffes. Den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten eines Schiffes wer-
den die Aufwendungen gleichgestellt, die nach dem
31 Dezember 1948 zur Wiederherstellung eines
durch Kriegseinwirkung ganz oder teilweise zer-
störlen Schiffes gemacht werden,
(2) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund

ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können
Zuschüsse oder unverzinsliche Darlehen zur Förde-
rung des Schiffbaus, sonstige Steuerpflichtige kön-
nen Zuschüsse zur Förderung des Schiffbaus im
Jahr der Hingabe als Betriebsausgabe oder Wer-
bungskosten abse:zen, wenn die Zuschüsse oder
Darlehen einem Unternehmer für den Bau eines
von ihm bei einer Werft im Bundesgebiet in Auf-
trag gegebenen, zum Erwerb durch die Schiffahrt
dienenden Schiffes gegeben werden und dieses
Schiff nach Fertigstellung in sein Eigentum über-
geht.

$7e
Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude, Lagerhäuser

und landwirtschaftliche Beiriebsgebäude
(1) Gewerbetreibende, die den Gewinn nach $ 4

Absatz 1 oder nach $ 5 auf Grund ordnungsmäßiger
Buchführung ermitteln, können bei Gebäuden, die
im eigenen gewerblichen Betrieb unmittelbar

a) der Fertigung oder
b) der Bearbeitung von zum Absatz bestimm-

ten Wirtschaftsgütern oder
c) der Wiederherstellung von Wirtschafts-

gütern oder
d) ausschließlich der Lagerung von Waren,

die zum Absatz an Wiederverkäufer be-

lagert werden,
dienen und nach dem 31. Dezember 1948hergestellt
worden sind, neben der nach $ 7 von den Her-
stellungskosten zu bemessenden Absetzung für Ab-
nutzung im Wirtschaftsjahr der Herstellung des
Gebäudes und in dem darauf folgenden Jahr bis zu
je 10 vom Hundert der Herstellungskosten absetzen.
In den folgenden Wirtschaftsjahren bemessen sich
die Absetzungen für Abnutzung nach dem Restwert
und der Restnutzungsdauer des Gebäudes. Den Her-
stellungskosten eines Gebäudes werden die Auf-
wendungen gleichgestellt, die nach dem 31. De-
zember 1948zum Wiederaufbau eines durchKriegs-
einwirkung ganz oder teilweise zerstörten Gebäudes
gemacht werden, wenn dieses Gebäude ohne den
Wiederaufbau nicht mehr oder nicht mehr voll zu
einem der im Satz 1 bezeichneten Zwecke verwen-
det werden kann.

(2) Absatz 1 ist entsprechend anwendbar auf die
Herstellungskosten von land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebsgebäuden und auf die Aufwendungen
zum ‘Wiederaufbau von durch Kriegseinwirkung
ganz oder teilweise zerstörten land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebsgebäuden, wenn der Gewinn
aus Land- und Forstwirtschaft auf Grund ordnungs-
mäßiger Buchführung ermittelt wird,

4. Überschuß der Einnahmen
‚über die Werbungskosten

$8
Einnahmen

(1) Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder
Geldeswert bestehen und dem Steuerpflichtigen im
Rahmen einer der Einkunftsarten des $ 2 Absatz 3
Ziffern 4 bis 7 zufließen.
(2) Einnahmen, die nicht in Geld bestehen (Woh-

nung, Kost, Waren und sonstige Sachbezüge), sind
mit den üblichen Mittelpreisen des Verbrauchsorts
anzusetzen.

89
Werbungskosten

Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwer-
bung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen. Sie
sind bei der Einkunftsart abzuziehen, bei der sie
erwachsen sind. Werbungskosten sind auch:

1. Schuldzinsen und auf besonderen Ver-
pflichtungsgründen beruhende Renten und
dauernde Lasten, soweit sie mit einer Ein-
kunftsart in wirtschaftlichem Zusammeu-
hang stehen;

2. Steuern vom Grundbesitz, sonstige öffent-
liche Abgaben und Versicherungsbeiträge,
soweit solche Ausgaben sich auf Gebäude
oder auf Gegenstände beziehen, die dem
Steuerpflichtigen zur Einnahmeerzielung
dienen;

3. Beiträge zu Berufsständen und sonstigen
Berufsverbänden, deren Zweck nicht auf
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ge-
richtet ist;

4. notwendige Aufwendungen des Steuer-
pflichtigen für Fahrten zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte;

5. Aufwendungen für Arbeitsmittel (Werk-
zeuge und Berufskleidung);

6. Absetzungen für Abnutzung und für Sub-
stanzverringerung ($$ 7, 7b und 7d).

$ 9a gestrichen

5. Sonderausgaben
$10

(1) Sonderausgaben, die vom Gesamtbetrag der
Einkünfte abzuziehen sind, sind nur die folgenden:

1. Schuldzinsen und auf besonderen Verpflich-
tungsgründen beruhende Renten und dau-
ernde Lasten, die weder Betriebsausgaben
oder Werbungskosten sind noch mit Ein-
künften in wirtschaftlichem Zusammenhang
stehen, die bei der Veranlagung außer
Betracht bleiben;

2. die folgenden Aufwendungen zu steuer-
begünstigten Zwecken:
a) Beiträge und Versicherungsprämien zu

Kranken-, Unfall-, Haftpflicht-, Ange-
stellten-, Invaliden- und Erwerbslosen-
Versicherungen, zu Versicherungen auf



(2)

den Lebens- oder Todesfall und zu
Wilwen-, Waisen-, Versorgungs- und
Sterbekassen;

b) Beiträge an Bausparkassen zur Erlan-
gung von Baudarlehen;

c) Aufwendungen für den ersten Erwerb
von Anteilen an Bau- und Wohnungs-
genossenschaflen und an Verbraucher-
genossenschaften;

d) Beiträge auf Grund anderer Kapitalan-
sammlungsverträge, wenn der Zweck
des Kapitalansammlungsvertrags als
steuerbegünstigt anerkannt worden ist;

e) Ausgaben zur Förderung gemeinnützi-
ger, mildtäliger, kirchlicher, religiöser
und wissenschaftlicher Zwecke, wenn
diese Zwecke als steuerbegünstigt an-
erkannt worden sind;

nach $ 4 Absatz 1 oder nach $ 5 auf Grund
ordnungsmäßiger
die in den drei vorangegangenen Wirt-
schaftsjahren entstandenen Verluste aus
Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbe-
betrieb und aus selbständiger Arbeit, so-
weit sie nicht bei der Veranlagung für
die vorangegangenen Kalenderjahre aus-
geglichen oder abgezogen worden sind.
Die Höhe des Verlusts ist nach den Vor-
schriften der $$ 4 bis 7e zu ermitteln;

cs

gaben für die Ehefrau und diejenigen Kin-
der des Steuerpflichtigen, die mit ihm zu-
sammen veranlagt werden, oder für über
18 Jahre alte Kinder, für die dem Steuer-
pflichtigen Kinderermäßigung gewährt
wird.

. Beiträge und Versicherungsprämien an

sparkassen, die weder ihre Geschäftslei-
tung noch ihren Sitz im Inland haben, sind
nur dann abzugsfähig, wenn diesen Unter-
nehmen die Erlaubnis zum Geschäfts-
betrieb im Inland erteilt ist.

satzes 1 Ziffer 2 gilt folgendes:
a) Die Aufwendungen sind bis zu einem

Jahresbetrag von 800 Deutsche Mark
in voller Höhe abzugsfähig. Dieser Be-
trag erhöht sich um je 400 Deutsche
Mark im Jahr für die Ehefrau und für
jedes Kind im Sinn des $ 32 Absatz 4
Ziffer 4, für das dem Steuerpflichtigen
Kinderermäßigung zusteht oder gewährt
wird;

b) die Ausgaben zur Förderung besonders
anerkannler wissenschaftlicher Einrich-
tungen und zur Förderung besonders

anerkannter mildtätiger Einrichtungen
sind bis zur Höhe von insgesamt 10 vom
Hundert des Gesamtbetrags der‘ Ein-
künfte oder 2 vom Tausend eines Be-
trags, der sich aus den im Kalender-
jahr getätigten Aufwendungen für Löhne
und Gehälter und dem steuerbaren Um-
satz zusammensetzt, in jedem Fall, auch
neben den in Buchstabe a genannten
Beträgen,voll abzugsfähig;

c) übersteigen die Sonderausgaben im
Sinn des Absatzes 1 Ziffer 2 die in den
vorstehenden Buchstaben a und b ge-
nannten Beträge, so ist der darüber
hinausgehende Betrag zur Hälfte ab-
zugsfähig. In diesem Fall dürfen jedoch
über die in den Buchstaben a und b ge-
nannten Beträge hinaus vom Gesamt-
betrag der Einkünfte höchstens 15 vom
Hundert des Gesamtbetrags der Ein-
künfte, jedoch nicht mehr als 15000
DeutscheMark abgezogen werden. Wird
von den Vorschriften des $ 10a oder
des $ 32a Gebrauch gemacht, so sind
die Einkünfte aus den Einkunftsarten,
für die die Vergünstigung in Anspruch
genommen wird, bei der Berechnung
des Gesamtbetrags der Einkünfte nach
Satz 2 auszuscheiden;

d) für Sonderausgaben im Sinn des Ab-
satzes 1 Ziffer 2 erhöhen sich bei Steuer-
pflichtigen, die mindestens vier Monate
vor dem Ende des Veranlagungszeit-
raums das 50. Lebensjahr vollendet
haben und in deren Einkommen über-
wiegend Einkünfte aus selbständiger
Arbeit :oder aus nichtselbständiger
Arbeit enthalten sind, der im Buch-
stabe a Satz 1genannteJahresbetrag von
800 Deutsche Mark auf 1600 Deutsche
Mark, der im Buchstabe a Satz 2 ge-
nannte Betrag von je 400 Deutsche
Mark auf je 800 Deutsche Mark.

vollen Kalenderjahrs bestanden, so sind
die Jahresbeträge nach Ziffer 3 Buch-
stabena und d entsprechendderZahl der
vollen Monate, in denen die Steuerpflicht
bestanden hat, herabzusetzen und.auf volle
Deutsche Mark nach unten abzurunden.

$10a
Steuerbegünstigung

des nicht entnommenen Gewinns



Soforthilfegesetz verwendet wird. Der als steuer-
begünstigt in Anspruch genommene Teil der Summe
der Gewinne ist bei der Veranlagung besonders
festzustellen.
(2) Übersteigen in einem der folgenden Jahre bei

dem Steuerpflichtigen oder seinem Gesamtrechts-
nachfolger die Entnahmen aus dem Betrieb die
Summe der bei der Veranlagung zu berücksichti-
genden Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft und
aus Gewerbebetrieb, so ist der übersteigende Betrag
(Mehrentnahme) bis zur Höhe des besonders festge-
stellten Belrags (Absatz 1 letzter Satz) dem Einkom-
men im Jahr der Mehrentnahme zum Zweck der
Nachversteuerung hinzuzurechnen. Beträge, die
zur Zahlung der auf die Betriebsvermögen entfallen-
den Abgabe nach dem Soforthilfegesetz verwendet
werden, rechnen auch in diesem Fall nicht zu den
Entnahmen. Soweit Entnahmen zur Zahlung von
Erbschaftsteuer auf den Erwerb des Betriebsvermö-
gens von Todes wegen oder auf den Übergang des
Betriebsvermögens an Personen der Steuerklasse I
des $ 9 des Erbschaftsteuergesetzes verwendet wer-
den, oder soweit sich Entnahmen durch Veräuße-
rung des Betriebs ($$ 14 und 16) ergeben, unterlie-
gen sie einer Nachversteuerung mit den Sätzen des
$ 34 Absatz 1; das gilt nicht für die Veräußerung
eines Teilbetriebs und im Fall der Umwandlung in
eine Kapitalgesellschaft, Auf Antrag des Steuer-
pflichtigen ist eine Nachversteuerung auch dann
vorzunehmen, wenn in dem in Betracht kommenden
Jahr eine Mehrentnahme nicht vorliegt,
(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten

entsprechend für den Gewinn aus selbständiger Ar-
beit mit der Maßgabe, daß dieser Gewinn hinsicht-
lich der Steuerbegünstigung (Absatz 1) und der
Nachversteuerung (Absatz 2) für sich zu behan-
deln ist.

6. Vereinnahmung und Ver-
ausgabung

$ 11
(1) Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahrs

bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zuge-
flossen sind. Regelmäßig wiederkehrende Ein-
nahmen, die dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor
Beginn oder kurze Zeit nach Beendigung des Kalen-
derjahrs, zu dem sie wirtschaftlich gehören, zuge-
flossen sind, gelten als in diesem Kalenderjahr
bezogen. Die Vorschriften über die Gewinnermitt-
lung ($ 4 Absatz 1, $ 5) bleiben unberührt.
(2) Ausgaben sind für das Kalenderjahr abzu-

setzen, in dem sie geleistet worden sind. Für regel-
mäßig wiederkehrende Ausgaben gilt Absatz 1
Satz 2 entsprechend. Die Vorschriften über die
Gewinnermittlung ($ 4 Absatz 1, $ 5) bleiben un-
berührt.

7. Nichtabzugsfähige Ausgaben
$12

Unbeschadet der Vorschrift des $ 10 dürfen weder
bei den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamt-
betrag der Einkünfte abgezogen werden:

1. die für den Haushalt des Steuerpflichtigen
und für den Unterhalt seiner Familien-
angehörigen aufgewendeten Beträge, Dazu
gehören auch die Aufwendungen für die

Lebensführung, die die wirtschaftliche oder
gesellschaftliche Stellung des Steuerpflich-
tigen mit sich bringt, auch wenn sie zur
Förderung des Berufs oder der Tätigkeit
des Steuerpflichtigen erfolgen;

2. freiwillige Zuwendungen und Zuwendun-
gen an gesetzlich unterhaltsberechtigte
Personen, auch wenn diese Zuwendungen
auf einer besonderen Vereinbarung be-
ruhen;

3. die Steuern vom Einkommen und sonstige
Personensteuern.

8. Die einzelnen Einkunftsarten
a) Land- und Forstwirtschaft

($ 2 Absatz 3 Ziffer 1)
$ 13

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
(1) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind:

1. Einkünfte aus dem Betrieb von Landwirt-
schaft, Forstwirtschaft, Weinbau, Garten-
bau, Obstbau, Gemüsebau, Baumschulen
und aus allen Betrieben, die Pflanzen und
Pflanzenteile mit Hilfe der Naturkräfte
gewinnen;

2. Einkünfte aus Tierzucht, Viehmästereien,
Abmelkställen, Geflügelfarmen und ähn-
lichen Betrieben, wenn zur Tierzucht oder
Tierhaltung überwiegend Erzeugnisse ver-
wendet werden, die im eigenen land- und
forstwirtschaftlichen Betrieb gewonnen
sind;

3. Einkünfte aus Binnenfischerei, Fischzucht
und Teichwirtschaft;

4. Einkünfte aus Jagd, wenn diese mit dem
Betrieb einer Landwirtschaft oder einer
Forstwirtschaft in Zusammenhang steht.

(2) Zu den Einkünften im Sinn des Absatzes 1
gehören auch:
1. Einkünfte aus einem land- und forstwirt-

schaftlichen Nebenbetrieb. Als Neben-
betrieb gilt ein Betrieb, der dem land- und
forstwirtschaftlichen Hauptbetrieb zu dienen
bestimmt ist;

2. der Nutzungswert der Wohnung des
Steuerpflichtigen, wenn die Wohnung die
bei Betrieben gleicher Art übliche Größe
nicht überschreitet.

(3) Bei nichtbuchführenden Land- und Forst-
wirten, deren Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft nach Durchschnittsätzen ermittelt werden,
werden diese Einkünfte im vollen Umfang zur Ein-
kommensteuer herangezogen, wenn das Einkommen
den Betrag von 6000 Deutsche Mark jährlich über-
steigt. Wenn das Einkommen diesen Betrag nicht
übersteigt, so werden die Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft zur Einkommensteuer nur herange-
zogen, soweit sie den Betrag von 1000 Deutsche
Mark übersteigen. Verluste aus Land- und Forst-
wirtschaft dürfen bei Ermittlung des Einkommens
nur ausgeglichen ($ 2 Absatz 2) werden, wenn sie
1000 Deutsche Mark übersteigen,



(4) Einwanderern, welche die seit dem 8. Mai
1945bestehenden Grenzen Deutschlands überschrit-
ten haben und Land- oder Forstwirtschaft betreiben,
ohne daß ihr Einkommen 6000Deutsche Mark über-
steigt, wird ein Freibetrag von 2000Deutsche Mark
gewährt. Dieser Freibetrag wird auf die Dauer von
fünf Jahren gewährt, und zwar vom 1. Januar 1946
oder vom Tag der Einreise ab, falls diese zu einem
späteren Zeitpunkt erfolgt ist. Er wird nicht mehr
gewährt von dem Tag ab, an dem die obenerwähn-
ten Personen die Land- oder Forstwirtschaft auf-
geben.
(5) Personen, «a..:2sich nach dem 8. Mai 1945 als

Landwirte niedergelassen haben und deren Ein-
kommen 6000 Deutsche Mark nicht übersteigt, wird
ein Freibetrag von 2000 Deutsche Mark gewährt.
Dieser Freibetrag wird auf die Dauer von fünf Jah-
ren gewährt, und zwar vom 1. Januar 1946 oder
von dem Tag der Niederlassung ab, falls diese zu
einem späteren Zeitpunkt erfolgt ist. Er wird je-
doch solchen Personen nicht gewährt, die einmal
ein Recht darauf hatten und sich nach Verlust
dieses Rechts aufs neue als Landwirte niedergelas-
sen haben.

$ 14
Veräußerung des Betriebs

(1) Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirt-
schaft gehören auch Gewinne, die bei der Veräuße-
rung oder Aufgabe eines land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebs oder Teilbetriebs erzielt werden.
Veräußerungsgewinn ist der Betrag, um den der
Veräußerungspreis nach Abzug der Veräußerungs-
kosten den Wert des Betriebsvermögens übersteigt,
der nach $ 4 Absatz 1 für den Zeitpunkt der Ver-
äußerung ermittelt wird.
(2) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-

äußerungsgewinn bei der Veräußerung des ganzen
Betriebs den Betrag von 10000 Deutsche Mark und
bei Veräußerung eines Teilbetriebs den entsprechen-
den Teil von 10000 Deutsche Mark übersteigt.
(3) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-

gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen,
wenn der Steuerpflichtige den veräußerten Betrieb
oder Teilbetrieb innerhalb der letzten drei Jahre
vor der Veräußerung erworben und infolge des Er-
werbs Erbschaftsteuer entrichtet hat.

b) Gewerbebetrieb
($ 2 Absatz 3 Ziffer 2)

$ 15
Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind:
1. Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen.

Dazu gehören auch Einkünfte aus gewerb-
licher Bodenbewirtschaftung, z. B. aus Berg-
bauunternehmen und aus Betrieben zur Ge-
winnung von Torf, Steinen und Erden, so-
weit sie nicht land- oder forstwirtschaft-
liche Nebenbetriebe sind;

2. die Gewinnanteile der Gesellschafter einer
offenen Handelsgesellschaft, einer Kom-
manditgesellschaft und einer anderen Ge-
sellschaft, bei der der Gesellschafter als
Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen

ist, und die Vergütungen, die der Gesell-
schafter von der Gesellschaft für seine
Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft oder
für die Hingabe von Darlehen oder für die
Überlassung vonWirtschaftsgütern bezogen
hat;

3. die Gewinnanteile der persönlich haftenden
Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft
auf Aktien, soweit sie nicht auf Anteile
am Grundkapital entfallen, und die Ver-
gütungen, die der persönlich haftende Ge-
sellschafter von der Gesellschaft für seine
Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft oder
für die Hingabe von Darlehen oder für die
Überlassung von Wirtschaftsgütern bezogen
hat.

$ 16
Veräußerung des Betriebs

(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb ge-
hören auch Gewinne, die erzielt werden bei der
Veräußerung

1. des ganzen Gewerbebetriebs oder eines
Teilbetriebs;

2. des Anteils eines Gesellschafters, der als
Unternehmer (Mitunternehmer) des Be-
triebs anzusehen ist ($ 15Ziffer 2);

3. des Anteils eines persönlich haftenden Ge-
sellschafters einer Kommanditgesellschaft
auf Aktien ($ 15Ziffer3).

(2) Veräußerungsgewinn im Sinn des Absatzes 1
ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten den Wert des Be-
triebsvermögens (Absatz 1 Ziffer 1) oder den Wert
des Anteils am Betriebsvermögen (Absatz 1 Ziffern 2
und 3) übersteigt. Der Wert des Betriebsvermögens
oder des Anteils ist für den Zeitpunkt der Ver-
äußerung nach $ 4 Absatz 1 oder nach $ 5 zu er-
mitteln,
(3) Als Veräußerung gilt auch die Aufgabe des

Gewerbebetriebs. Werden die einzelnen dem Be-
trieb gewidmeten Wirtschaftsgüter im Rahmen der
Aufgabe des Betriebs veräußert, so sind die Ver-
äußerungspreise anzusetzen. Werden die Wirt-
schaftsgüter nicht veräußert, so ist der gemeine
Wert im Zeitpunkt der Aufgabe anzusetzen. Bei
Aufgabe eines Gewerbebetriebs, an dem mehrere
Personen beteiligt waren, ist für jeden einzelnen
Beteiligten der gemeine Wert der Wirtschaftsgüter
anzusetzen, die er bei der Auseinandersetzung erT-
halten hat.

(4) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-
äußerungsgewinn bei der Veräußerung des ganzen
Gewerbebetriebs (Absatz 1 Ziffer 1) den Betrag von
10000 Deutsche Mark und bei der Veräußerung
eines Teilbetriebs oder eines Anteils am Betriebs-
vermögen(Absatz1Ziffern1bis3) denentsprechen-
den Teil von 10000 Deutsche Mark übersteigt.
(5) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-

gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen,
wenn der Steuerpflichtige den veräußerten Betrieb
oder Teilbetrieb oder den veräußerten Anteil am
Betriebsvermögen innerhalb der letzten drei Jahre



vor der Veräußerung erworben und infolge des Er-
werbs Erbschaftsteuer entrichtet hat.

$17
Veräußerung wesentlicher Beteiligungen

(3) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört
auch der Gewinn aus der Veräußerung eines An-
teils aus einer Kapitalgese!lschaft, wenn der Ver-
äußerer am Kapital der Gesellschaft wesentlich be-
teiliel war und der veräußerte Anteil eins vom
Hundert des Grund- oder Stammkapitals der Gesell-
schaft übersteigt. Eine wesentliche Beteiligung ist
gegeben, wenn der Veräußerer allein oder mit sei-
nen Angehörigen an der Kapilalgesellschaft zu mehr
als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar, z. B.
durch Treuhänder oder durch eine Kapitalgesell-
schaft innerhalb der letzten fünf Jahre beteiligt war,
(2) Veräußerungsgewinn im Sinn des Absalzes 1

ist der Betrag, um den der Veräußerungspreis nach
Abzug der Veräußerungskosten die Anschaffungs-
kosten übersteigt.

(3) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Ver-
äußerungsgewinn den dem veräußerten Anteil an
der Kapitalgesellschaft entsprechenden Teil von
10000 Deutsche Mark übersteigt.

(4) Die Einkommensteuer vom Veräußerungs-
gewinn wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen,
wenn der Steuerpflichtige den veräußerten Anteil
an der Kapitalgesellschaft innerhalb der letzten drei
Jahre vor der Veräußerung erworben und infolge
des Erwerhs Erbschaftsteuer entrichtet hat.
(5) Verluste, die bei der Veräußerung von Antei-

len an einer Kapitalgesellschäft entstanden sind,
dürfen bei Ermittlung des Einkommens nicht aus-
geglichen ($ 2 Absatz 2) werden,

c) Selbsländige Arbeit
($ 2 Absatz 3 Ziffer 3)

818
(1) Einkünfte aus selbständiger Arbeit sind:

1. Einkünfte aus freien Berufen, Zu den freien
Berufen gehören insbesondere die wissen-
schaftliche, künstlerische, schriftstelleri-
sche, unterrichtende oder erzieherische Tä-
tigkeit, die Berufstätigkeit der Ärzte,
Rechlsanwälte und Nolare, der Ingenieure,
der Architekten, der Handelschemiker, der
Heilpraktiker, der Dentisten, der Landmes-
ser, der Wirtschaltsprüfer, der Steuerbera-
ter, der Buchsachverständigen und ähn-
licher Berufe;

2. Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen
Lollerie, wenn sie nicht Einkünfte aus Ge-
werbebeirieb sind;

3. Einkünfte aus sonsliger selbständiger Ar-
beit, 2. B. Vergütungen für die Voll-
streckung von Teslamenten, für Vermögens-
verwaltung und für die Tätigkeit als Auf-
sichtsralsmilglied.

(2) Einkünfte nach Absatz ] sind auch dann
Steuerpllichlig, wenn es sich nur um eine vorüber-
gehende Tätigkeit handelt.

(3) Zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit
gehören auch Gewinne, die bei der Veräußerung
des der selbständigen Arbeit dienenden Vermögens
oder bei Aufgabe der Tätigkeit erzielt werden. Die
Einkommensteuer vonGewinnen im Sinn des Satzes1
wird auf Antrag ermäßigt oder erlassen, wenn der
Steuerpflichtige das veräußerte Vermögen innerhalb
der letzten drei Jahre vor der Veräußerung erwor-
ben und infolge des Erwerbs Erbschaftsteuer enl-
richtet hat.

d}Nichtselbständige Arbeit
($ 2 Absatz 3 Ziffer !)

819
(1) Zu den Einkünften aus nichiselbständiger Ar-

beit gehören:
1. Gehälter, Löhne, Gratifikalionen, Tantiemen

und andere Bezüge und Vorteile, die für
. eine Beschäftigung im öffentlichen oder

privaten Dienst gewährt werden;
2. Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und

Waisengelder und andere Bezüge und Vor-
teile aus früheren Dienstleistungen.

Es ist gleichgültig, ob es sich um laufende oder um
einmalige Bezüge handelt und ob ein Rechtsan-
spruch auf sie besteht,

(2) Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Ar-
beit gehören nicht:

1. durchlaufende Gelder und Beträge, durch
die Auslagen des Arbeitnehmers für den
Arbeitgeber ersetzt werden;

2. die Beträge, die den in privatem Dienst an-
gestellten Personen für Reisekosten und
Fahrtauslagen gezahlt werden, soweit sie
die tatsächlichen Aufwendungen nicht über-
steigen.

e).Kapitalvermögen
($ 2 Absatz 3 Ziffer 5)

$ 20
(1) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-

hören:
{. Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen, Aus-

beuten und sonstige Bezüge aus Aktien,
Kuxen, Genußscheinen, Anteilen an Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, an Er-
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
und Kolonialgesellschaften, aus Anteilen
an der Reichsbank, der Bank deutscher
Länder, den Landeszentralbanken und berg-
bautreibenden Vereinigungen, die die
Rechte einer juristischen Person haben;

m. Einkünfte aus der Beteiligung an einem
_Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter;

3. Zinsen aus Hypotheken und Grundschul-
den und Renten aus Rentenschulden. Bei
Tilgungshypotheken und Tilgungsgrund-
schulden ist nur der Teil der Zahlung
steuerpflichtig, der als Zins auf den jewei-
ligen Kapitalrest entfällt;

4. Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen
jeder Art, z.B. aus Darlehen, Anleihen,



Einlagen und Guthaben bei Sparkassen,
Banken und anderen Kreditanstalten;

> 5. Diskontbeträge von Wechseln und An-
weisungen einschließlich derSchatzwechsel,

(2) Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen ge-
hörenauch:

1. besondere Entgelte oder Vorteile, die
neben den in Absatz 1 bezeichneten Ein-
künften oder an deren Stelle gewährt
werden;

w Einkünfle aus der Veräußerung von Divi-
dendenscheinen, Zinsscheinen und sonsti-
sen Ansprüchen, wenn die dazugehörigen
Aklien, Schuldverschreibungen oder sonsti-
gen Anleile nicht milveräußerl werden,

(3) Soweit Einkünfte der in den Absälzen 1 und 2
bezeichneten Art zu den Einkünften aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbstländi-
ger Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung
gehören, sind sie diesen Einkünften zuzurechnen.

f)}Vermietung und Verpachtung
(8 2 Absatz 3 Ziffer 6)

$ 21

sind:
1. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

von unbeweglichem Vermögen, insbeson-
dere von Grundstücken, Gebäuden, Ge-
bäudeteilen, Schiffen, die in ein Schiffs-
regisler eingetragen sind, und Rechten, die
den Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstücke unterliegen (z.B, Erb-
baurecht, Erbpachtrecht, Mineralgewin-
nungsrech!l);

2. Einkünfte aus Vermielung und Verpachtung
von Sachinbegriffen, insbesondere von: be-
weglichem Belriebsvermögen;

3. Einkünfte aus zeitlich begrenzter Über-
lassung von Rechten, insbesondere von
schriftstellerischen, künstlerischen und
gewerblichen Urheberrechten, von gewerb-
lichen Erfahrungen und von Gerechtigkeiten
und Gefällen;

4. Einkünfte aus der Veräußerung von Miet-
und Pachlzinsforderungen, auch dann,
wenn die Einkünfte im Veräußerungspreis
von Grundstücken enthalten sind und die
Miet- oder Pachtzinsen sich auf einen Zeit-
raum beziehen, in dem der Veräußerer noch
Besitzer war.

(2) Zu den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung gehört auch der Nutzungswert der Woh-
nung im eigenen Haus oder der Nutzungswert einer
dem Steuerpflichtigen ganz oder teilweise unent-
geltlich überlassenen Wohnung einschließlich der
zugehörigen sonstigen Räume und Gärten.

(3) Einkünfte der in den Absätzen 1 und 2 be-
zeichneten Art sind Einkünften aus anderen Ein-

hören,

g) Sonstige Einkünfte
($ 2 Absatz 3 Ziffer 7)

$ 22
Arten der sonstigen Einkünfte

Sonstige Einkünfte sind:
1. wiederkehrende Bezüge, soweit sie nicht

zu anderen Einkunftsarten ($ 2 Absatz 3
Ziffern 1 bis 6) gehören, insbesondere
a) vererbliche Renten,
b) Leibrenten, Leibgedinge, Zeitrenien und

andere unvererbliche Renten,
c) Zuschüsse und sonstige Vorteile; die als

wiederkehrende Bezüge gewährt wer-
den, Ist die Zuwendung freiwillig oder
an eine gesetzlich unterhaltsberechtigte
Person gewährt, so ist sie nicht dem
Empfänger zuzurechnen, wenn der
Geber unbeschränkt steuerpflichtig ist;

m,‚ Einkünfte aus Spekulationsgeschäften im
Sinn des $ 23;

3, Einkünfte aus Leistungen, soweit sie weder
zu anderen Einkunftsarten ($ 2 Absatz 3
Ziffern 1 bis 6) noch zu den Einkünften im
Sinn der Ziffer 1 oder Ziffer 2 gehören,
z.B. Einkünfte aus gelegentlichen Vermitt-
lungen und aus der Vermietung beweg-
licher Gegenstände. Solche Einkünfte sind
nicht steuerpflichtig, wenn sie weniger als
300 Deutsche Mark im Kalenderjahr be-
tragen haben. Übersteigen die Werbungs-
kosten die Einnahmen, so darf der über-
steigende Betrag bei Ermittlung des Ein-
kommens nicht ausgeglichen ($ 2 Absatz 2)
werden.

8 23
Spekulationsgeschäite

(1) Spekulationsgeschäfte($ 22 Ziffer 2) sind:
1. Veräußerungsgeschäfte, bei denen der Zeit-

raum zwischen Anschaffung und Veräuße-
rung beträgt:
a) bei Grundstücken und Rechten, die den

Vorschriften des bürgerlichen Rechts
über Grundstücke unterliegen (z.B. Erb-
baurecht, Erbpachtrecht, Mineralgewin-
nungsrecht), nicht mehr als zwei Jahre,

b) bei anderen Wirtschaftsgütern, insbe-
sondere bei Wertpapieren, nicht mehr
als ein Jahr;

2. Veräußerungsgeschäfte, bei denen die Ver-
äußerung der Wirtschaftsgüter früher er-
folgt als der: Erwerb.

- (2) Außer Ansatz bleiben die Einkünfte aus der
Veräußerung von:

1. Schuld- und Rentenverschreibungen von
Schuldnern, die Wohnsitz, Geschäftsleitung
oder Sitz im Inland haben, es sei denn, daß
bei ihnen neben der festen Verzinsung ein
Recht auf Umtausch in Gesellschaftsanteile
(Wandelanleihen) oder eine Zusatzverzin-
sung, die sich nach der Höhe der Gewinn-



ausschüttung des Schuldners richtet, ein-
geräumt ist oder daß sie von dem Steuer-
pflichtigen im Ausland erworben worden
sind;

2. Forderungen, die in ein inländisches öffent-
liches Schrldbuch eingetragen sind;

3. Vorzugsaktien der Deutschen Reichsbahn.
(3) Spekulationsgeschäfte liegen nicht vor, wenn

Wirtschaftsgüter veräußert werden, deren Wert bei
Einkünften im Sinn des $ 2 Absatz 3 Ziffern 1 bis 6
anzusetzen ist.
(4) Gewinn oder Verlust aus Spekulalionsgeschäf-

ten ist der Unterschied zwischen demVeräußerungs-
preis einerseits und den Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten und den Werbungskosten anderer-
seits. Gewinne aus Spekulationsgeschäften bleiben
steuerfrei, wenn der aus Spekulationsgeschäften er-
zielte Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als
1000 Deutsche Mark betragen hat. Verluste aus
Spekulationsgeschäften dürfen nur bis zur Höhe
des Spekulationsgewinns, den der Steuerpflichtige
im gleichen Kalenderjahr erzielt hat, ausgeglichen
werden.

h) Gemeinsame Vorschriften
$ 24

Zu den Einkünften im Sinn des $ 2 Absatz 3 ge-
hören auch:

1. Entschädigungen, die gewährt worden sind
a) als Ersatz für entgangene oder ent-

gehende Einnahmen oder
b) für die Aufgabe oder Nichtausübung

einer Tätigkeit, für die Aufgabe einer
Gewinnbeteiligung oder einer Anwart-
schaft auf eine solche;

2. Einkünfte aus einer ehemaligen Tätigkeit
im Sinn des $ 2 Absatz 3 Ziffern 1 bis 4
oder aus einem früheren Rechtsverhältnis
im Sinn des $ 2 Absatz 3 Ziffern 5 bis 7,
und zwar auch dann, wenn sie dem Steuer-
pflichtigen als Rechtsnachfolger zufließen.

III. Veranlagung
$25

Veranlagungszeitraum
(*) Die Einkommensteuer wird nach Ablauf des

Kalenderjahrs (Veranlagungszeitraum) nach dem
Einkommen veranlagt, das der Steuerpflichtige in
diesem Veranlagungszeitraum bezogen hat, soweit
nicht nach $ 46 eine Veranlagung unterbleibt.

(2) Hat die Steuerpflicht nicht während des vollen
Veranlagungszeitraums bestanden, so wird das wäh-
rend der Dauer der Steuerpflicht bezogene Einkom-
men zugrunde gelegt. In diesem Fall kann die Ver-
anlagung bei Wegfall der Steuerpflicht sofort vor-
genommen werden.

$ 26
Haushaltsbesteuerung: Ehegatten

(1) Ehegatten werden zusammen veranlagt, so-
lange beide unbeschränktsteuerpflichtigsind und

nicht dauernd getrennt leben. Diese Voraussetzun-
gen müssen im Veranlagungszeitraum mindestens
vier Monate bestanden haben.
(2) Bei der Zusammenveranlagung sind die Ein-

künfte der Ehegatten zusammenzurechnen.

$27
Haushaltsbesteuerung: Kinder

(1) Der Haushaltsvorstand und seine Kinder, für
die ihm Kinderermäßigung nach $ 32 Absatz 4 Zif-
fer 2 zusteht, werden zusammen veranlagt, solange
er und die Kinder unbeschränkt steuerpflichtig sind.
(2) Bei der Zusammenveranlagung sind die Ein-

künfte des Haushaltsvorstands und der Kinder zu-
sammenzurechnen.

(3) Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ($ 2
Absatz 3 Ziffer 4), die Kinder auf Grund eines ge-
genwärtigen oder zukünftigen Arbeitsverhältnisses
aus einem dem Haushaltsvorstand fremden Betrieb
beziehen, scheiden bei der Zusammenveranlagung
aus,

528
Besteuerung bei forigeseizter Gütergemeinschaft
Bei fortgesetzter Gütergemeinschaft gelten Ein-

künfte, die in das Gesamtgut fallen, als Einkünfte
des überlebenden Ehegatten, wenn dieser unbe-
schränkt steuerpflichtig ist.

8 29
Durchschnittsätze

(1) Durchschnittsätze können aufgestellt werden:
1. für die Ermittlung des Gewinns aus Land-

und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb
oder aus selbständiger Arbeit:

2. für die Ermittlung des Überschusses der
Einnahmen über die Werbungskosten bei
Vermietung und Verpachtung.

(2) Die aufgestellten Durchschnitisätze sind zu-
grunde zu legen:

1. der Gewinnermittlung, wenn
a) der Umsatz die durch Rechtsverordnung

bestimmte Grenze nicht übersteigt und
b) ordnungsmäßige Bücher nicht geführt

werden oder die Bücher sachliche Un-
richtigkeit vermuten lassen;

2. der Ermittlung der Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung, wenn die Werbungs-
kosten nicht ordnungsmäßig aufgezeichnet
werden oder die Aufzeichnungen sachliche
Unrichtigkeit vermuten lassen.

(3) Der Nutzungswert der Wohnung im eigenen
Haus kann in einem Hundertsatz des zuletzt fest-
gestellten Einheitswerts des Grundstücks bemessen
werden.
(4) Der Steuerpflichtige kann nicht einwenden,

daßdie Durchschnittsätzezu hochfestgesetztseien.



$ 30
Besteuerung bei Auslandsbeziehungen

Der Oberlfinanzpräsident')kann bei Einkünften
aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb
oder aus selbständiger Arbeit ohne Rücksicht auf
das ausgewiesene Ergebnis die Einkommensteuer
in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn besondere
unmittelbare oder mittelbare wirtschaftliche Bezie-
hungen des Betriebs zu einer Person, die im In-
land entweder nicht oder nur beschränkt steuer-
pflichtig ist, eine Gewinnminderung ermöglichen.
Der Oberfinanzpräsident') entscheidet nach seinem
Ermessen.

$ 31
Pauschbesteuerung

(1) Bei Personen, die durch Zuzug aus dem Aus-
land unbeschränkt steuerpflichtig werden, können
die obersten Finanzbehörden der Länder mit Zu-
stimmung des Bundesministers der Finanzen die
Einkommensteuer bis zur Dauer von zehn Jahren
seit Begründung der unbeschränkten Steuerpflicht
in einem Pauschbetrag festsetzen.
(2) Die Besteuerung der Auslandsbeamten kann

durch Rechtsverordnung abweichend von den all-
gemeinen Vorschriften geregelt werden.

IV. Tarif
$ 32

Steuerklassen
(1) Die zu veranlagende Einkommensteuer be-

mißt sich nach der Anlage zu diesem Gesetz. Dabei
gilt das folgende:
(2) Steuerklasse I

1. In die Steuerklasse I fallen die Personen,
die weder zu Beginn des Veranlagungszeit-
raums noch mindestens vier Monate in
diesem Veranlagungszeitraum verheiratet
waren.

2. In die Steuerklasse I gehören nicht die Per-
sonen, die in eine der unten aufgezählten
Steuerklassen II und III fallen.

(3) Steuerklasse II
In die Steuerklasse II fallen folgende Personen,

soweit sie nicht zur Steuerklasse III gehören:
1. Personen, die zu Beginn des Veranlagungs-

zeitraums oder mehr als vier Monate in
diesem Veranlagungszeitraum verheiratet
waren.

2. Unverheiratete Personen, die mindestens
vier Monate vor dem Ende des Veran-
lagungszeitraums das 60. Lebensjahr oder,
wenn sie verwitwet sind, das 50. Lebens-
jahr vollendet haben.

(4) Steuerklasse III
1. In die Steuerklasse III fallen die Personen,

denen Kinderermäßigung zusteht (Ziffer 2)
oder auf Antrag gewährt wird (Ziffer 3).

2. Kinderermäßigung steht dem. Steuerpflich-
tigen für Kinder zu, die im Veranlagungs-

1) oder die enisprechende obere Finanzbehörde,

zeitraummindestensvier Monate das 18.
Lebensjahr noch nicht vollendet hatten.

3. Kinderermäßigung wird dem Steuerpflich-
tigen auf Antrag gewährt für Kinder, die
im Veranlagungszeitraum mindestens vier
Monate das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hatten und während dieser Zeit auf
Kosten des Steuerpflichtigenunterhalten
und für einen Beruf ausgebildet worden
sind.

4. Kinder im Sinn der Ziffern 2 und 3 sind:
a) eheliche Kinder,
b) eheliche Stiefkinder,
c) für ehelich erklärte Kinder,
d) Adoptivkinder,
e) uneheliche Kinder (jedoch nur im Ver-

hältnis zur leiblichen Mutter),
f) Pflegekinder.

$ 32a

Steuererleichterungfür buchführende
Land- und Forstwirte und buchführende

Gewerbetreibende
(1) Auf. Antrag wird die Summe der Gewinne

eines Steuerpflichtigen aus Land- und Forstwirt-
schaft und aus Gewerbebetrieb mit einem Steuersatz
von 50 vom Hundert zur Einkommensteuer herange-
zogen, wenn folgende Voraussetzungen sämtlich er-
füllt sind:

1. Die Gewinne müssen auf Grund ordnungs-
mäßiger Buchführung nach $ 4 Absatz I
oder nach $ 5 ermittelt werden;

2. die Summe der Gewinne muß nach Aus-
gleich mit den die übrigen Einkünfte über-
steigenden Verlusten mehr als 60000 Deut-
sche Mark betragen;

3. die Entnahmen dürfen 18000 Deutsche
Mark zuzüglich 2000Deutsche Mark für je-
des Kind, für das dem Steuerpflichtigen
Kinderermäßigung zusteht oder gewährt
wird, nicht übersteigen. An Stelle des sich
nach Satz 1 ergebenden Gesamtbetrags
treten auf Antrag 5 vom Hundert der
Summe der Gewinne. Bei der Berechnung
des Höchstbetrags rechnen nicht zu. den
Entnahmen. die Beträge, die für folgende
Zwecke entnommen werden:
a) zur Zahlung der auf die Betriebsvermö-

gen entfallenden Abgabe nach dem So-
forthilfegesetz,

b) zur Zahlung der auf die Gewinne entfal-
lenden Steuern vom Einkommen und
zur Zahlungder auf die Betriebsvermö-
gen entfallenden Vermögensteuer,

c) für Sonderausgaben im Sinn des $ 10
Absatz 1 Ziffer 2 in der sich aus $ 10
Absatz 2 Ziffer 3 Buchstaben a und b
ergebenden Höhe und für Sonderaus-
gaben im Sinn des $ 10Absatz 1 Ziffer 5.

(2) Macht der Steuerpflichtige von der Regelung
in Absatz 1 Gebrauch, so gilt folgendes:



1. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem tat-
sächlichen Einkommen und dem Einkom-
men, das bei Zugrundelegung der Einkom-
mensteuerlabelle der nach Absatz 1 fest-
gcselzten Einkommensteuer entspricht, isi
bei der Veranlagung besonders festzu-
stellen;

2. die 8$ 10a und 34 dürfen für die Gewinne
aus Land- und Forstwirtschaft und aus Ge-
werbebetrieb nicht in Anspruch genommen
werden.

(3) Für die Berechnung der Einkommensteuer gilt
im Fall des Absatzes 1 im übrigen folgendes: Auf
den Teil des Einkommens, der nach Abzug der
steuerbegünstiglen Summe der Gewinne (Absatz 1)
verbleibt, ist der durchschnitlliche Steuersatz anzu-
wenden, der sich ohne Inanspruchnahme der Ver-
günstigung des Absatzes 1 bei der Veranlagung des
Einkommens ergeben würde.
(4) Übersteigen in einem der folgenden Jahre bei

dem Steuerpflichtigen oder seinem Gesamtrechlis-
nachfolger die Entnahmen aus dem Betrieb die
Summe der bei der Veranlagung zu berücksichtigen-
den Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft und
aus Gewerbebetrieb und den Betrag, der im Jahr
der Begünstigung weniger entnornmen ist als der
nach Absatz 1 Ziffer 3 maßgebende Betrag, so ist
der übersleigende Betrag (Mehrentnahme) bis zur
Höhe des besonders festgestellten Betrags (Absatz 2
Ziffer 1) demEinkommen im Jahr der Mehrentnahme
zum Zweck der Nachversteuerung hinzuzurechnen.
Im übrigen finden die Sätze 2 bis 4 des $ 10a Ab-
satz 2 Anwendung.

$ 33
Außergewöhnliche Belastungen

(1) Bei der Veranlagung werden auf Antrag
außergewöhnliche Belastungen, die dem Steuer-
pflıchtigen zwangsläufig erwachsen und seine
steuerliche Leistungsfähigkeit wesentlich beein-
trächtigen, durch Ermäßigung der Einkommensteuer
berücksichtigt.

liche Belastungen werden auch die Aufwendungen
für die Wiederbeschaffung notwendigen Hausrats
und notwendiger Kleidung behandelt, soweit diese
durch Kriegseinwirkung oder Aufgabe des Wohn-
sitzes in einem zum Inland gehörenden Gebiet außer-
halb des Bundesgebiets verloren wurde und Ersatz
aus Öffentlichen Mitteln nicht geleistet worden ist.
Der vom Einkommen abzuziehende Betrag darf die
in $ 33 a aufgeführten Beträge nicht überschreiten.

833 a
Freibeträge für besondere Fälle

(1) Bei Flüchtlingen, Vertriebenen und politisch
Verfolgten, Personen, die nach dem 1. Januar 1949
aus Kriegsgefangenschaft heimgekehrt sind (Spät-
heimkehrer), sowie bei Personen, die den Hausrat
und die Kleidung infolge Kriegseinwirkung ver-
loren haben (Totalschaden) und dafür höchstens
eine Entschädigung von 50 vom Hundert dieses
Kriegssachschadens erhalten haben, wird auf An-
trag ein Freibetrag in der folgenden Höhe vom Ein-
kommen abgezogen;

480 Deutsche Mark bei Personen der Steuer-
klasse I,
600 Deutsche Mark bei Personen der Steuer-
klasse II,
720 Deutsche Mark bei Personen der Steuer-
klasse III; .
der Betrag von 720Deutsche Mark erhöht sich
für das dritte und jedes weitere Kind, für das
dem Steuerpflichtigen Kinderermäßigung zu-
steht oder gewährt wird, um je 60 Deutsche
Mark.

Satz 1 gilt auch, wenn die bezeichneten Voraus-
setzungen nicht bei dem Steuerpflichtigen selbst,
sondern bei der mit ihm zusammen zu veranlagen-
den Ehefrau vorliegen. Übersteigen die Aufwendun-
sen zur Wiederbeschaffung von Kleidung und
Hausrat die genannten Freibeträge, so sind sie bei
Nachweis der gesamten Aufwendungen bis zur
nochmaligen Höhe der genannten Freibeträge ab-
zugsfähig.
(2) Die in Absatz 1 genannten Personen können

8 33 für Aufwendungen zur Wiederbeschaffung von
Hausrat und Kleidung nicht in Anspruch nehmen.

8 34
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften
(1) Übersteigt das Einkommen 6000 Deutsche

Mark und sind darin außerordentliche Einkünfte
enthalten, so ist auf Antrag die Einkommensteuer
für die außerordentlichen Einkünfte auf 10 bis 40
vom Hundert der außerordentlichen Einkünfte zu
bemessen. Auf die anderen Einkünfte ist die Ein-
kommensteuertabelle anzuwenden,

(2) Als außerordentliche Einkünfte im Sinn des
Absatzes 1 kommen nur in Betracht:

1. Veräußerungsgewinne im Sinn der $$ 14,
16, 17, $ 18 Absatz 3;

2. Entschädigungen im Sinn von-$& 24 Ziffer 1;
3. Zinsen, die nach den $$ 14, 34 und 43 des

Gesetzes über die Ablösung öffentlicher
Anleihen vom 16. Juli 1925’(Reichsgesetzbl.
I S. 137) in der Fassung des Gesetzes zur
Änderung und Ergänzung von Vorschriften
auf dem Gebiete des Finanzwesens vom
23. März 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 232) bei
der Einiösung von Auslosungsrechten be-
zogen werden.

(3) Die Steuersätze nach Absatz 1 sind auf An-
trag auch auf Einkünfte aus außerordentlichen Wald-
nutzungen anzuwenden, wenn ein Bestandsvergleich
für das stehendeHolz nicht vorgenommen wird. Als
außerordentliche Waldnutzungen gelten ohne Un-
terschied der Betriebsart alle aus wirtschaftlichen
Gründen gebotenen Nutzungen, die über die nach
forstwirtschaftlichen Grundsätzen nachhaltig zu er-
zielenden jährlichen regelmäßigen Nutzungen hin-
ausgehen. Bei Waldnutzungen infolge höherer Ge-
walt (Eis-, Schnee-, Windbruch, Insektenfraß oder
Brand) ermäßigt sich die nach Absatz 1 zu berech-
nende Einkommensteuer auf die Hälfte.
(4) Einkünfte, die die Entlohnung für eine Tälig-

keit darstellen, die sich über mehrere Jahre er-
streckt, unterliegen der Einkommensteuer zu den



Nr.

gewöhnlichen Steuersälzen, Zum Zweck der Ein-
kommensleuerveranlagung können diese Einkünfte
auf die Jahre verleill werden, in deren Verlauf sie
erzieli wurden und als Einkünfte eines jeden dieser
Jahre angeschen werden, vorausgeselzl, daß die Ge-
samtvertellung drei Jahre nichl überschreitet,

(5) Die Sieuersälze nach Absalz 1 sind auf An-
trag bei Steuerpflichlioen mit Einkünften aus nichl-
selbsländiger Arbeit, oder aus selbsländiger Arbeit,
die aus einer Beruisläligkeil im Sinn des & 18 Ab-
salz I Ziffer 1 bezogen werden, auf Nebeneinkünfte
aus wissenschaftlicher, künstlerischer oder schrift-
stellerischer Täligkeil unter folgenden Vorausset-
zungen anzuwenden:

1, die Einkünfte aus nichlselbsländiger Arbeit
oder die Einkünfte aus der Berufstätigkeit
müssen die übrigen Einkünfte überwiegen;

. die Einkünfte aus wissenschaftlicher,
künstlerischer oder _ schriftstellerischer
Tätigkeit dürfen nicht zu den Einkünften
aus nichtselbständiger Arbeit gehören und
müssen von den Einkünften aus der Berufs-
tätigkeit abgrenzbar sein.

Die Steuersätze nach Absatz 1 sind in diesen Fällen
auf die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künstleri-
scher oder schriftstellerischer Tätigkeit anzuwen-
den, die 50 vom Hundert der Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit oder aus der Berufstätigkeit
nicht übersteigen. \

8 34a
Steuersätze für Enllohnung von Mehrarbeit
bei Einkünften aus nichtselibständiger Arbeit
{1) Sind gesetzlich oder in Tarifverlrägen für

Dienste, die über die Dausr der regelmäßigen ge-
setzlichen oder tariflichen Arbeitszeit mindestens
jedoch über 48 Stunden in der Woche hinaus ge-
leistel werden (Mehrarbeit), besondere Entlohnun-
gen (Mehrarbeitslohn) vorgesehen, so beträgt die
Einkommensleuer von dem für die einzelnen Mehr-
arbeitsstunden gezahlten Arbeitslohn ohne die
Mehrarbeitszuschläge 5 vom Hundert, wenn dieser
Arbeitslohn für die Mehrarbeit nach der gleichen
Berechnungsgrundlage ermitteli wird wie der für
die regelmäßige gesetzliche oder tarifmäßige Ar-
beitszeit gezahlte Arbeilslohn.

(2) Die gesetzlichen oder tarillichen Zuschläge
für Mehrarbeit sind steuerfrei. Die gesetzlichen
oder tariflichen Zuschläge für Sonntags-, Feierlags-
und Nachtarbeit sind auch dann steuerfrei, wenn es
sich nicht um Mehrarbeit handelt,

7(3) Die Vorschriflen in den Absätzen 1 und 2 fin-
den keine Anwendung bei Arbeitnehmern, deren
Arbeitslohn insgesamt 7200 Deutsche Mark im Ka-
Icnderjahr übersteigt.

V. Enirichtung der Steuer
I Vorauszahlungen

Bemessung und der Vorauszahlungen
{l} Der Steuerpflichlige hat am 10,März, 10. Juni,

10. September und 10, Dezember Vorauszahlungen
zu entrichlen

Bonn, den 8. Januar 1951 15

(2) Die Vorauszahlungen bemessen sich grund-
sätzlich nach der Steuer, die sich nach Anrechnung
der Steuerabzugsbeträge ($&47 Absatz 1 Ziffer 2)
bei der letzten Veranlagung ergeben hat. Das Fi-
nanzamt kann die Vorauszahlungen der Steuer an-
passen, die sich für den laufenden Veranlagungs
zeilraum voraussichtlich ergeben wird,

88 36 und 37
fallen fort

2. Steuerabzug vom Arbeitslohn
(Lohnsteuer)

$38
Entrichtung der Lohnsteuer

(1) Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeil
wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Ar-
beitslohn erhoben (Lohnsteuer), Der Arbeitgeber
hat die Lohnsteuer für den Arbeitnehmer bei jeder
Lohnzahlung einzubehalten und an das Finanzamt!
abzuführen.

(2) Wenn der Arbeitslohn ganz oder teilweise
aus Sachbezügen ($ 8) besteht und der Barlöhn zur
Deckung der Lohnsteuer nicht ausreicht, so hat der
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber den zur Deckung
der Lohnsteuer erforderlichen Betrag zu zahlen,
Unterläßt das der Arbeitnehmer, so hat der Arbeit-
geber einen entsprechenden Teil der Sachbezüge
nach seinem Ermessen zurückzubehalten und die
Lohnsteuer abzuführen,

(3) Der Arbeitnehmer ist beim Steuerabzug vom
Arbeitslohn (Lohnsteuer) Steuerschuldner, Der Ar-
beitgeber haftet aber für die Einbehaltung und Ab-
führung der Lohnsteuer. Der Arbeitnehmer (Steuer-
schuldner) wird nur in Anspruch genommen,

1. wenn der Arbeitgeber den Arbeitslohn
nicht vorschrifismäßig gekürzt hat oder

. wenn der Arbeitnehmer weiß, daß der Ar-
beitgeber die einbehaltene Lohnsteuer nich!
vorschriftsmäßigabgeführt hat und dies
dem Finanzamt nicht unverzäglich mitteilt,
oder

. wenn der Arbeitnehmer eine ihm ausdrück-
lich auferlegte Verpflichtung, seine Lohn-
steuerkarte berichtigen zu lassen, nicht
erfüllt,

$ 39
Bemessung der Lohnsteuer

{1)Die Lohnsteuer bemißt sich nach der Anlage
zu diesem Gesetz, Wird der Arbeitslohn für einen
monatlichen Zeitraum gezahlt, so betragen die Lohn-
stufen und die Lohnsteuer ein Zwölftel des Jahres-
betrags. Wird der Arbeitslohn für einen anderen
als monatlichen Zeitraum gezahlt, so betragen die
Lohnstufen und die Lohnsteuer Bruchteile der Be-
träge der Lohnsteuertabelle für monatliche Lohn-
zahlung, und zwar:

für nicht mehr als vier Arbeitsstunden, aber
nich! mehr als einen halben Arbeitstag "ss,

für mehr als vier Arbeitsstunden, aber nich!
mehr als einen Arbeitsiag ! 2626,

für volle Arbeilswochen zu



Für die Anwendung der Lohnsteuertabelle gilt das
Folgende: s

(2) Steuerklasse I
1. In die Steuerklasse I fallen die Arbeitneh-

mer, die nicht verheiratet sind,

2. UnterZiffer1 fallennicht:
a) Arbeitnehmer, denen Kinderermäßigung

zusteht (Absatz 4 Ziffer 2) oder auf An-
trag gewährt wird (Absatz 4 Ziffer 3),

b) unverheiratete Arbeitnehmer, die das
60. Lebensjahr, oder, wenn sie verwitwet
sind, das 50.Lebensjahr vollendet haben.
(Absatz 3 Ziffer 2).

(3) Steuerklasse II
In die Steuerklasse II fallen, soweit sie nicht zur
Steuerklasse III gehören:

1. die Arbeitnehmer, die verheiratet sind,

2. unverheiratete Arbeitnehmer, die das 60.
Lebensjahr, oder, wenn sie verwitwet sind,
das 50. Lebensjahr vollendet haben.

(4) Steuerklasse III

mer, denen Kinderermäßigung zusteht (Zif-
fer 2) oder auf Antrag gewährt wird (Zif-
fer 3).

2. Dem Arbeitnehmer steht Kinderermäßigung
zu für Kinder, die das 18. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben,

3. Dem Arbeitnehmer wird auf Antrag Kin-
derermäßigunggewährtfür Kinder, die auf
Kosten des Arbeitnehmers unterhalten und
für einen Beruf ausgebildet werden und
das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben.

4. Kinder im Sinn der Ziffern 2 und 3 sind:
a) eheliche Kinder,
b) eheliche Stiefkinder,
c) für ehelich erklärte Kinder,
d) Adoptivkinder,
e) uneheliche Kinder (jedoch nur im Ver-

hältnis zur leiblichen Mutter),
f) Pflegekinder.

(5) Für die Eintragung der Steuerklasse und der
Zahl der Kinder bei Ausschreibung der Lohnsteuer-
karte ($ 42) sind die Verhältnisse zu Beginn des
Kalenderjahrs maßgebend, für das die Lohnsteuer-
karte ausgeschrieben wird. Findet eine Personen-
standsaufnahme statt, so sind die Verhältnisse am
Stichtag der Personenstandsaufnahme maßgebend.
Treten bei einemArbeitnehmer die Voraussetzungen
für eine ihm günstigere Steuerklasse ein oder er-
höht sich die Zahl der bei der Steuerklasse III zu
berücksichtigenden Personen, so ist auf Antrag die
Lohnsteuerkarte zu ergänzen. Die Ergänzung ist
erst bei der Lohnzahlung zu berücksichtigen, bei
der die ergänzte Lohnsteuerkarte vorgelegt wird.
(6) Die Höhe der Lohnsteuer wird in folgenden

Fällen durch Rechtsverordnung bestimmt:

1. wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber
keine Lohnsteuerkarte ($ 42) vorlegt;

2. wenn der Arbeitnehmer in mehreren
Dienstverhältnissen gleichzeitig. steht;

3, wenn die Ehefrau, die nicht dauernd vom
Ehemann getrennt lebt, in einem Dienst-
verhältnis steht;

4. wenn ein Zeitraum, für den der Arbeits-
lohn gezahlt wird, nicht festgestellt werden
kann.

& 40
fällt fort

$ 41
Berücksichtigung besonderer Verhältnisse

(1) Auf Antrag des Arbeitnehmers werden für die
Berechnung der Lohnsteuer die folgenden Beträge
vom Arbeitslohn abgezogen:

1. Wenn die Werbungskosten im Sinn der
88 9, 7c und 7d Absatz 2, die bei den Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit zu
berücksichtigen sind, 312 Deutsche Mark
im Jahr übersteigen, der 312 Deutsche
Mark übersteigende Betrag;

2. wenn die Sonderausgaben im Sinn des
$ 10 Absatz 1 Ziffer 1, Ziffer 2 Buchstaben
a, b und e, Ziffern 5 und 6 und Absatz 2
468 Deutsche Mark im Jahr übersteigen,
der 468 Deutsche Mark übersteigende Be-
trag;

3. wenn Sonderausgaben im Sinn des $ 10
Absatz 1 Ziffer 2 Buchstaben c und d und
Absatz 2 vorliegen, der Betrag dieser Son-
derausgaben; :

4. wenn außergewöhnlicheBelastungendem
Arbeitnehmer zwangsläufig erwachsen und
seine steuerliche Leistungsfähigkeit wesent-
lich beeinträchtigen ($ 33), ein vom Finanz-
amt zu bestimmender Betrag; :

5. die nach $ 33a abzugsfähigen Beträge.
(2) Das Finanzamt hat die nach Absatz 1 vom

Arbeitslohn 'abzuziehenden Beträge auf der Lohn-
steuerkarte ($ 42) einzutragen. Der Abzug ist erst
bei der Lohnzahlung vorzunehmen, bei der dem
Arbeitgeber die Lohnsteuerkarte mit dieser Ein-
tragung vorgelegt wird.

$42
Lohnsteuerkarte

Der Arbeitnehmer muß sich für die Lohnsteuer-
berechnung vor Beginn des Kalenderjahrs oder des
Dienstverhältnisses von der Gemeindebehörde eine
Lohnsteuerkarte ausschreiben lassen und muß diese
dem Arbeitgeber vorlegen. Der Arbeitgeber hat die
Lohnsteuerkarte während der Dauer des Dienstver-
hältnisses aufzubewahren und sie dem Arbeit-
nehmer am Ende des Kalenderjahrs oder bei Be-
endigung des Dienstverhältnisses zurückzugeben.
Durch Rechtsverordnung 'kann ein anderes Ver-
fahren vorgeschrieben werden.



3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitaleriragsteuer)

$ 43
Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge

(1) Bei den folgenden inländischen Kapitalerträ-
gen wird die Einkommensteuer durch Abzug vom
Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) erhoben:

1. Gewinnanteilen (Dividenden), Zinsen, Aus-
beuten und sonstigen Bezügen aus Aktien,
Kuxen, Genußscheinen, Anteilen an Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, an Er-
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
und Kolonialgesellschaften, aus Anteilen
an der Reichsbank und an bergbautreiben-
den Vereinigungen, die die Rechte einer
juristischen Person haben;

2. Einkünften aus der Beteiligung an einem
Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter.

(2) Steuerabzugspflichtige Kapitalerträge sind
auch besondere Entgelte oder Vorteile, die neben
den im Absatz 1 bezeichneten Kapitalerträgen oder
an deren Stelle gewährt werden.
(3) Kapitalerträge sind als inländische anzusehen,

wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung
oder Sitz im Inland hat.

\ $ 44
Bemessung und Entrichtung der Kapitalertragsteuer
(1) Der Schuldner hat die Kapitalertragsteuer mit

25 vom Hundert der Kapitalerträge für den Gläu-
biger einzubehalten. Er hat den Steuerabzug in
dem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem die Kapital-
erträge dem Gläubiger zufließen, und die einbehal-
tenen Steuerabzüge innerhalb einer Woche an das
Finanzamt abzuführen. Der Steuerabzug ist auch
dann vorzunehmen, wenn die Kapitalerträge beim
Gläubiger zu den Einkünften aus Land- und Forst-
wirtschaft, aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger
Arbeit oder aus Vermietung und Verpachtung ge-
hören.
(2) Dem Steuerabzug unterliegen die vollen Kapi-

talerträge ohne Abzug.
(3) Der Gläubiger ist beim Steuerabzug vom

Kapitalertrag (Kapitalertragsteuer) Steuerschuldner.
Der Schuldner der Kapitalerträge haftet aber für
die Einbehaltung und Abführung der Kapitalertrag-
steuer. Der Gläubiger (Sleuerschuldner) wird nur
in Anspruch genommen,

1. wenn .der Schuldner die Kapitalerträge
nicht vorschriftsmäßig gekürzt hat oder

ner die einbehaltene Kapitalertragsteuer
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat und
dies dem Finanzamt nicht unverzüglich
mitteilt,

4.SteuerabzugvonAufsichtsrats-
vergütungen (Aufsichtsratsteuer)

& 45
Steuerabzugspflichtige Auifsichisratsvergütungen
Bei Mitgliedern des Aufsichtsrats (Verwaltungs-

rats) von Akliengesellschaften, Kommanditgesell-
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schaften auf Aktien, Berggewerkschaften, Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung und sonstigen
Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und Per-
sonenvereinigungen des privaten und des öÖffent-
lichen Rechts, bei denen die Gesellschafter nicht
als Unternehmer (Mitunternebmer) anzusehen sind,
unterliegen die Vergütungen jeder Art, die ihnen
von den genannten Unternehmungen für die Über-
wachung der Geschäftsführung gewährt werden
(Aufsichtsratsvergütungen) dem Steuerabzug (Auf-
sichtsratsteuer).

8 45a
Bemessung und Entrichtung der Auisichtsratsteuer

(1) Das Unternehmen hat die Aufsichtsratsteuer
mit 50 vom Hundert der Aufsichtsratsvergülung
für das Aufsichtsratsmitglied einzubehalten,. Es hat
den Steuerabzug in dem Zeitpunkt vorzunehmen,
in dem die Aufsichtsratsvergütung dem Aufsichts-
ratsmitglied zufließt, und die einbehaltenen Steuer-
abzüge innerhalb einer Woche an das Finanzamt
(Finanzkasse) abzuführen.
(2) Dem Steuerabzug unterliegt der volle Betrag

der Aufsichtsratsvergütung ohne jeden Abzug.
Werden: Reisekosten (Tagegelder und Fahrtaus-
lagen) besonders gewährt, so gehören sie zu den
Aufsichtsratsvergütungen nur insoweit, als sie die
tatsächlichen Auslagen übersteigen.
(3) Das Aufsichtsratsmitglied ist beim Steuer-

abzug von Aufsichtsratsvergütungen (Aufsichtsrat-
steuer) Steuerschuldner. Das Unternehmen haftet
aber für die Einbehaltung und Abführung der
Steuer. Das Aufsichtsratsmitglied (Steuerschuldner)
wird nur in Anspruch genommen,

1. wenn das Unternehmen die Aufsichtsrats-
vergütung nicht vorschriftsmäßig gekürzt
hat oder

2. wenn das Aufsichtsratsmitglied weiß, daß
das Unternehmen die einbehaltene Steuer
nicht vorschriftsmäßig abgeführt hat und
dies dem Finanzamt nicht unverzüglich
mitteilt. :

5. Veranlagungvonsteuerabzugs-
pflichtigen Einkünften

$ 46
(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise

aus Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, von
denen ein Steuerabzug vorgenommen worden ist,
so wird der Steuerpflichtige mit dem Einkommen
veranlagt, wenn

1. das Einkommen 24000Deutsche Mark oder
mehr beträgt oder

> die Einkünfte, von denen der Steuerabzug
vom Arbeitslohn nicht vorgenommen wor-
den ist, mehr als 600 Deutsche Mark be-
tragen oder

os der SteuerpflichtigeEinkünfte aus meh-
reren Dienstverhältnissen bezogen hat, die
dem Steuerabzug vom Arbeitslohn unter-
legen haben, und der Gesamtbetrag dieser
Einkünfte 3600 Deutsche Mark übersteigt
oder



4. der Steuerpflichtige die Veranlagung be-
antragt und ein berechtigtes Interesse nach-
weist.

(2) Ist aus den in Absatz 1 bezeichneten Grün-
den eine Veranlagung ausgeschlossen, so gilt die
Einkommensteuer, die auf die Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit entfällt, für den Arbeitnehmer
als abgegolten, wenn seine Haftung erloschen ist
(8 38 Absatz 3).

6. Abschlußzahlung
$ 47

(1) Auf die Einkommensteuerschuld werden an-
gerechnet:

1. die für den Veranlagungszeitraum entrich-
teten Vorauszahlungen,

2. die durch Steuerabzug einbehaltenen Be-
Lräge, soweit sie auf die im Veranlagungs-
zeitraum bezogenen Einkünfte entfallen.

(2) Ist die Einkommensteuerschuld größer als die
Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurechnen
sind, so ist der Unierschiedsbetrag innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheids zu
entrichten (Abschlußzahlung).
(3) Ist die Einkommensteuerschuld kleiner als die

Summe der Beträge, die nach Absatz 1 anzurech-
nen sind, so wird der Unterschiedsbetrag nach Be-
kanntgabe des Steuerbescheids dem Steuerpflich-
tigen nach seiner Wahl entweder auf seine Steuer-
schuld gutgeschrieben oder zurückgezahlt.

VL Besteuerungnach demVerbrauch
$48

(1) Der Steuerpflichtige kann nach demVerbrauch
besteuert werden, wenn der Verbrauch im Kalen-
derjahr 10000 Deutsche Mark überstiegen hat und
um mindestens die Hälfte höher ist als das Einkom-
men. Der Betrag von 10000 Deutsche Mark erhöht
sich um je 2000 Deutsche Mark für jedes Kind, für
das dem Steuerpflichtigen Kinderermäßigung nach
$ 32 Absatz 4 zusteht oder gewährt wird.
(2) Zum Verbrauch gehören alle Aufwendungen

des Steuerpflichtigen für seinen Haushalt und für
seine Lebensführung und die Lebensführung seiner
Angehörigen.
(3) Zum Verbrauch gehören nicht:

1. die Sonderausgaben ($ 10 Absatz 1);
2. die Steuern vom Einkommen und sonstige

Personensteuern;
3. Ausgaben für Aussteuern oder Ausstat-

tungen soweit Sie das den Verhältnissen
des Steuerpflichtigen entsprechende Maß
nicht überstiegen haben;

4. Ausgaben für politische, wissenschaftliche,
künstlerische, mildtätige oder gemeinnüt-
zige Zwecke;

5. Ausgaben, die durch Krankheiten, Todes-
fälle oder Unglücksfälle oder durch körper-
liche oder geistige Gebrechen verursacht
sind;

6. Aufwendungen, die durch Geburt eines
Kindes entstanden sind;

7. außerordentliche Aufwendungen, die durch
den Unterhalt oder die Erziehung eines
Kindes oder den Unterhalt eines bedürf-
tigen Angehörigen entstanden sind;

8. Aufwendungen aus sozialen Beweggrün-
den für Arbeitnehmer oder frühere Arbeit-
nehmer oder für ihre Angehörigen;

9. der Teil des Verbrauchs, den der Steuer-
pflichtige bestritten hat
a) aus Einkommen, das er in den letzten

drei Jahren versteuert, aber nicht ver-
braucht hat,

b) aus Bezügen, die nach $ 3 steuerfrei
sind, oder aus Bezügen, die dem Steuer-
pflichtigen nach $ 22 Ziffer 1 Buch-
stabe c Satz 2 nicht zuzurechnen sind.

(4) Die Einkommensteuer nach dem Verbrauch
beträgt nur die Hälfte der Steuer, die sich aus der
Einkommensteuertabelle ergibt. Wenn der sich da-
nach ergebende Steuerbetrag geringer ist als der
Steuerbetrag, der sich bei Zugrundelegung des Ein-
kommens ergeben würde, so ist der Besteuerung
nicht der Verbrauch, sondern das Einkommen zu-
grunde zu legen,

VI. Besteuerungbeschränkt
Steuerpflichtiger

$ 49
Beschränkt steuerpflichtige Einkünite

Inländische Einkünfte im Sinn der beschränkten
Einkommensteuerpflicht ($ 1 Absatz 2) sind:

1. Einkünfte aus einer im Inland betriebenen
Land- und Forstwirtschaft ($$ 13, 14);

2. Einkünfte aus Gewerbebetrieb ($$ 15, 16), für
den im Inland eine Betriebstätte unterhalten
wird oder ein ständiger Vertreter bestellt ist,
und Einkünfte aus der Veräußerung eines
Anteils an einer inländischen Kapitalgesell-
schaft ($ 17);

3. Einkünfte aus selbständiger Arbeit ($ 18), die
im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder
worden ist;

4. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ($ 19),
die im Inland ausgeübt oder verwertet wird
oder worden ist, und Einkünfte, die aus inlän-
dischen öffentlichen Kassen einschließlich der
Kassen der Deutschen Reichsbahn und der
Reichsbank mit Rücksicht auf ein gegenwär-
tiges oder früheres Dienstverhältnis gewährt
werden;

5. Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinn des
$ 20 Absatz 1 Ziffern 1 und 2, wenn der
Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder
Sitz im Inland hat, und Einkünfte im Sinn des
$&20 Absatz 1 Ziffern 3 und 4, wenn das
Kapitalvermögen durch inländischen Grund-
besitz, durch inländische Rechte, die den Vor-
schriften des bürgerlichen Rechts über Grund-
stücke unterliegen, oder durch Schiffe, die in
ein inländisches Schiffsregister eingetragen
sind, unmittelbar oder mittelbar gesichert ist.
Ausgenommen sind die Dividenden aus Vor-
zugsaktien der Deutschen Reichsbahn und



Nr. 1 — Tag der Ausgabe:

Zinsen aus Anleihen und Forderungen, die in
ein Öffentliches Schuldbuch eingetragen sind
oder über die Teilschuldverschreibungen aus-
gegeben sind. Die Einkünfte aus Teilschuld-
verschreibungen unterliegen aber der be-
schränkten Steuerpflicht, wenn bei ihnen
neben der fesien Verzinsung ein Recht auf
Umtausch in Gesellschaftsanteile (Wandel-
anleihen) oder eine Zusatzverzinsung einge-
räumt ist, die sich nach der Höhe der Ge-
winnausschültungen des Schuldners richtet
(Gewinnebligationen), und wenn der Schuld-
ner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im
Inland hat;

6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
($ 21), wenn das unbewegliche Vermögen, die
Sachinbegriffe oder Rechte im Inland belegen
oder in ein inländisches öffentliches Buch
oder Register eingetragen sind oder in einer
inländischen Betriebstätte verwertet werden;

7. sonstige Einkünfte im Sinn des $ 22 Ziffer 1,
soweit sie dem Steuerabzug unterworfen wer-
den;

8. sonstige Einkünfte im Sinn des $ 22 Ziffer 2,
soweit es sich um Spekulationsgeschäfte mit
inländischen Grundstücken oder mit inlän-
dischen Rechten handelt, die den Vorschriften
des bürgerlichen Rechts über Grundstücke
unterliegen.

$ 50
Sondervorschriiten für beschränkt Steuerpflichtige
(1) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Betriebs-

ausgaben ($ 4 Absatz 4) oder Werbungskosten ($9)
nur insoweit abzichen, als sie mit inländischen Ein-
künften im wirtschaftlichen Zusammenhang stehen.
Die Vorschriften der $$ 33 und 33a sind nicht an-
wendbar. Unter der Voraussetzung, daß im Inland
ordnungsmäßig Bücher geführt werden und der Ge-
winn auf Grund dieser Buchführung nach $ 4 Ab-
satz 1 oder nach $ 5 ermittelt wird, sind folgende
Vorschriften anwendbar:

$ 10 Absalz 1 Ziffer 4, $ 10a, $ 32a,
$ 34 hinsichtlich der Veräußerungsgewinne

im Sinn der $$ 14 und 16 und hinsicht-
lich der Einkünfle aus außerordentlichen
Waldnutzungen.

(2) Bei Einkünften, die dem Steuerabzug unter-
liegen, und bei Einkünften im Sinn des $ 20 Ab-
satz1 Ziffern 3 und 4 ist für beschränkt Steuer-
pflichtige ein Ausgleich ($ 2 Absatz 2) mit Ver-
lusten aus anderen Einkunftsarten nicht zulässig,

(3) Die Einkommensteuer bemißt sich bei be-
schränkt Steuerpflichtigen, die veranlagt werden,
nach Steuerklasse II der Einkommensteuertabelle.
Sie beträgt aber mindestens 25 vom Hundert der
Einkünfte,
(4) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem

Steuerabzug vom Arbeitslohn, vom Kapitalertrag
oder von Aufsichisratsvergütungen unterliegen, gilt
bei beschränkt Steuerpflichtigen durch den Steuer-
abzug als abgegolten, wenn die Einkünfte nicht Be-
triebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind,
Die Höhe der Lohnsteuer wird durch Rechtsverord-
nung bestimmt.

(5) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer bei
beschränkt Steuerpflichtigen ganz oder zum Teil
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erlassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen,
wenn es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweck-
mäßig ist oder eine gesonderte Berechnung der Ein-
künfte besonders schwierig ist,

(6) Das Finanzamt kann die Einkommensteuer von
beschränkt steuerpflichtigen Einkünften, soweit
diese nicht bereits dem Steuerabzug unterliegen,
im Wege des Steuerabzugs erheben, wenn dies zur
Sicherstellung des Steueranspruchs zweckmäßig ist.
Das Finanzamt bestimmt hierbei die Höhe des
Steuerabzugs.

VIE, Schlußvorschriften
$ 51

Geltungsbereich
(1) Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes gilt

mit Ausnahme des $ 2 Absätze 5 und 6 und des
$ 34a erstmals bei Durchführung der Veranlagung
zur Einkommensteuer für den Veranlagungszeit-
raum 1950.

(2) $ 2 Absätze 5 und 6 sind erstmals auf Gewinne
aus vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschafts-
jahren anzuwenden,die im Kalenderjahr 1950be-
ginnen und im Kalenderjahr 1951enden.
(3) Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn sind die

Vorschriften dieses Gesetzes erstmals für den
Arbeitslohn anzuwenden, der für einen Lohnzah-
lungszeitraum gezahlt wird, der nach dem 31. De-
zember 1949 endet. Bei sonstigen, insbesondere
einmaligen Bezügen sind die Vorschriften. dieses
Gesetzes auf den Arbeitslohn anzuwenden, der dem
Steuerpflichtigen nach dem 31. Dezember 1949 zu-
fließt. $ 34a gilt erstmals für den Arbeitslohn, der
für einen Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, der
nach der Verkündung des Gesetzes zur Änderung
des Einkommensteuergesetzes und desKörperschaft-
steuergesetzes vom 29, April 1950 (BGBl. S. 95) be-
ginnt,

(4) Das Einkommensteuergesetz in der Fassung
dieses Gesetzes und die dazu ergangenen Durch-
führungsverordnungen gelten von den sich aus
den Absätzen 1 bis 3 ergebenden Zeitpunkten ab
auch in den Ländern Baden, Rheinland-Pfalz, Würt-
temberg-Fohenzollern und im bayerischen Kreis
Lindau. Entgegenstehendes Recht, das in diesen
Gebieten gilt, tritt zu diesen Zeitpunkten mit fol-
gender Ausnahme außer Kraft. $ 7b Absatz 2 des
im Lande Württemberg-Hohenzollern geltenden
Einkommensteuergesetzes vom 27. Februar 1939 in
der Fassung des Steuerreformgesetzes vom 26. Juni
1948 (Regierungsblatt S. 65) und des Zweiten
Steuerreformgesetzesvom 22.Juni 1949 (Regierungs-
blatt S. 333) und $ 7b Absatz 2 des im bayerischen
Kreis Lindau geltenden Einkommensteuergesetzes
vom 27. Februar 1939 in der Fassung des Steuer-
reformgesetzes vom 26. Juni 1948 (Amtsblatt Nr. 50)
und des Zweiten Steuerreformgesetzes vom 22. Juli
1949 (Amtsblatt Nr. 35 a) gelten weiter, soweit es
sich um Gebäude handelt, die bis zum 31. Dezember
1950 hergestellt worden sind.

$ 52
Inkrafttreten

Die vorstehende Fassung dieses Gesetzes tritt am
3.Mai 1950in Kraft,
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Grundtabelle A
(Anlage zu $ 32 und $ 39 des Einkommensteuergesetzes)

1. Die Einkommensteuer beträgt in Steuerklasse I bei einem Einkommen

bis 750DM = 0ODM
über 750 „bs 120DM= 0 „ +10°, des 750DM übersteigendenBetrags
„ 120 „ u» 240 „= 5, +15%, „ 1200„ n »
„240 u u» 360 „= 2235„ +20% „ 240 „ n n
„360 un» 4800u = 465. +25% » 3600„ n »
» 480 u „60 „= 765„ +30% „ 4800„ n n
» 600 „ „ 7200, = 1135 „ +35% „ 6000 „ „ »
„720 » „900 „ = 1545„ +40% „ 7200„ n „
„900 „ „20000 „ = 2265„ +45% „ 9000 „ n „
» 20000„ „ 3000 „= 7215„ +50%, „ 2000 „ n »
» 30000„ „ 4000 „= 12215„ +55%, „ 30000„ n »
» 40000 „ „ 60000„ = 17715„ +60%, „ 40000„ n »
» 60000 „ „ 80000 „ = 29715 „ +70%, „ 60000 „ „ ”
» 80000„ „ 10000 „ = 43715„ +75%, „ 80000„ n »
» 100000„ „ 150000„ = 58715„ +80°%,„ 100000„ n n
„ 150000„ „ 200000„ = 98715„ +85°%,„ 150000„ „ „
» 200000„ „ 250000„ =141215„ +90%, „ 200000„ „ „
„250 000 =186215„ +95%, „ 250000„ „ w

2. Auf die SteuerklassenII und III werden die Steuersätzeder Ziffer 1mit den folgendenMaßgabenangewendet:
a) 600 DM des Jahreseinkommens aller Steuerpflichtigen der Steuerklassen II und III bleiben steuerfrei,
b) Für jedes Kind, für das dem Steuerpflichtigen gemäß $ 32 des Einkommensteuergesetzes eine Steuerermäßigung

zusteht oder auf Antrag gewährt wird, bleiben weitere 600DM des Jahreseinkommenssteuerfrei.
3. Bei Einkommen bis 5000 DM ist die Einkommensteuer nach der Tabelle B!) zu ermitteln. Bei höheren Ein-

kommen ist die Steuer nach den Absätzen 1 und 2 zu errechnen.
4. Die Lohnsteuer bemißt sich nach den Ziffern 1 bis 3 unter Berücksichtigungeines Pauschbetragesvon 780

DeutscheMark jährlich (für Werbungskosten312DeutscheMark, für Sonderausgaben468DeutscheMark).

1} Betrifft die zur Einkommensteuer zu veranlagenden Steuerpflichtigen.
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Pinkommen Steuerklasse Einkommen Steuerklasse2 3 4 5 I 2 3 4 5
DM rn Kid | Kindeı| Kinder| Kinder| Kinder DM ı 11 Kind | Kinder| Kinder| Kinder! Kinder
t 2 A 5 & 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

von — bis von — bis
— — 7550| — — — —_ —_ u 2851—2900 | 315| 202| 115 86 51 — lo
751— 800 6 — — —_ — —|- 2901-2950 | 325 | 210 | 120 89 53 a
801--- 850| 10 — — —_ _ —_—| 2951-—3000| 335 | 217 | 127 91 55 10|1 -
851— 900| 15 — — — _ —_—| 3001-—3050| 345| 225| 135 94 58 14| -
901— 950| 20 7 —_ —_ _ —|l- 3051-—3100| 355 | 235| 142 96 60 17) -
951—1000 | 25 11 — — — — |l— 3101-—3150| 365 | 245| 150| 100 62 20| -
1001—1050| 29 15 — _ _ ——|1o- 3151—3200 | 375| 255| 157| 102 65 24 | -
1051-—-1100| 33 18 —_ _ _ — ll 3201-—3250| 385| 265| 165| 105 66 26 | -
1101—1150 | 37 21 — —_ — u 3251-3300 | 395 | 275 | 172| 108 68 29 | -
1151— 1200| 41 25 —_ — _ en 3301—3350 | 405| 285 | 180| 110 70 32 | -
1201—1250| 45 28 —_ — — u 3351—3400| 415| 295| 187| 113 7ı 35| -
1251—1300| 52 31 —_ — _ — l— 3401—3450| 425| 305| 1957 116 73 37|-
1301—1350| 60 35 10 —_ —_ ne 3451—3500| 435| 315| 202| 118 75 4 | -
1351—1400| 67 38 15 —_ _ —-|j— 3501-3550| 445| 325| 210| 120 76 40| -
1401—1450 | 75 41 18 _ _ —_—io 3551—3600 | 455| 335| 217| 127 78 4l| -
1451—1500| 82 45 21 — — —l— 3601-3650 | 465| 345| 225| 135 80 42| -
1501—1550| 90 48 25 —_ —_ — Il— 3651—3700| 477| 355| 235| 142 8 431 -
1551—1600 | 97 51 28 7 _ —_— lo 3701—3750 | 490| 365| 245| 150 83 4| -
1601—1650| 105 55 31 10 —_ —_— io 3751-3800| 502| 375| 255| 157 85 45) -
1651—1700 | 112 58 35 12 —_ —_—il 3801—3850 | 515 | 385| 265| 165 86 45 | -
1701— 1750| 120 ei 38 18 —_ —_—| 3851—3900 | 527| 395 | 275 | 172 88 35|-
1751—1800 | 127 64 40 20 — u 3901—3950 | 540 | 405| 285| 180 9 46| -
1801— 1850| 135 67 43 23 _ —_— io 3951—4000 | 552| 415 | 295| 187 97 47 3
1851— 1900| 142 70 45 25 — —_—ıl— 4001—4050 | 565| 425| 305| 195| 105 48 4
1901—1950 | 150 73 48 28 — —_—1 4051—4100 | 577| 435 | 315| 202| 112 49 5
1951—2000| 157 76 50 30 — _—l— 4101—4150 | 590| 445| 325| 210| 120 50 6
2001—2050| 165 80 53 33 _ —_—| 4151—4200 | 602| 455 | 335| 217 | 127 50 8
2051—2100 | 172 83 56 36 — —l— 4201-—-4250-| 615| 465| 345| 225| 135 51 9
2101—2150 | 180 90 59 39 —_ — Il— 4251—4300 | 627| 477| 355| 235| 142 52 | 10
2151—2200| 187 97 62 42 —_ — |— 4301—4350| 640| 490| 365| 245| 150 60| 10
2201—2250| 195| 105 65 45 —_ — |I— 4351—4400| 652| 502| 375| 255| 157 67| 10
2251-—2300 | 202 | 112 68 48 10 il 4401—4450 | 665| 515 | 385| 265| 165 75| 10
2301—2350 | 210 | 120 72 so 15 —_— l— 4451-4500 | 677| 527 | 395| 275| 172 82| 10
2351—2400! 217| 127 76 57 18 _— i— 4501—4550| 690| 540| 405| 285| 180 90| 15
2401—2450 | 225 | 135 80 60 21 — I1— 4551—4600| 702 | 552| 415| 295| 187 97 | 20
2451—2500 | 235 | 142 85 64 25 u un 4601—4650 | 715| 565| 425| 305| 195| 105| 25
2501—2550 | 245 | 150 89 67 28 —_—| 4651-—4700| 727| 577| 435| 315| 202 |-112| 30
2551—2600 | 255 | 157 93 70 31 u 4701—4750 | 740| 590| 445| 325 | 210| 120| 35
2601—2650| 265| 165 96 72 35 —_— |i— 4751—4800| 752| 602| 455| 335| 217| 127| 40
2651—2700 | 275 !172| 100 75 38 _—ıi— 4801—4850 | 765| 615| 465| 345| 225| 135| 45
2701-2750 | 285 | 180| 104 78 41 - |— 4851-4900 | 780| 627 | 477| 355 | 235 | 142| 52
2751-—2800| 295 | 187 |107 80 45 —- |— 4901-—4950| 795| 640| 490| 365| 245| 150| 60
2801—2850 1305| 195| 110 84 48 —- 1— 4951—5000| 810| 652| 502| 375| 255| 157| 67
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Der
Vom 28.

Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-

I. Allgemeiner Teil
$1

10.
11,

die Aufwendungen für Besatzungskosten
und Auftragsausgaben ($ 5),
die im $ 6 bezeichneten Aufwendungen,-

hilfe ($$7—13), : :
die Umsiedlung

Heimatvertriebener und für die Auswande-
rung von
($14),
Deutschen ($ 15),

lager ($ 16),

rige dès öffentlichen Dienstes und für ehe-
malige berufsmäßige Wehrmachtsangehö-
rige,

Kriegshinterbliebene, ihnen gleichgestellte
Personen und für Angehörige von Kriegs-
gefangenen,
die Aufwendungen der
SOTgeC,
die Zuschüsse zurArbeitslosénversicherung,
die Zuschüsse zu den Lasten der Spozialver-
sicherung ($ 17).

Arbeitslosenfür-

1, bei den in Absatz1 Ziffer 3, 5 und 6 ge-
nannten Aufwendungen diejenigen persön-
lichen und eächlichen Verwaltungskosten,
die im Zusammenhangmit der Unterbrin-
gung, Verpflegung und Heilbehandlung in

Einrichtungen der geschlossenen Fürsorge
oder in Durchgangs- oder Wohnlagern

wendungen die persönlichen und säch-
lichen Verwaltungskosten,

82

von den Aufwendungen für Be-
satzungskostenund Auftragsaus-
gaben 10v. H,

„Von den în $ 6 bezeichnetenAuf-
wendungen 10v. H.

Kriegsfolgenhilfe, soweit sie nicht
die Aufwendungen gemäß $ 11 Ab-
satz 3 betreffen, 25v.H.,

Umsiedlung Heimatvertriebener
und für die Auswanderung von
Kriegsfolgenhilfe-Empfängern 15v. H,

Rückführung von Deutschen 15.v. H,
. vondenAufwendungenfürGrenz- _
durchgangslager 15v. H.,

drängte Angehörige des öffent-
lichen Dienstes und für ehemalige
berufsmäßige.Wehrmachtsange-
‘hörige ' 15v. H,
von den Aufwendungen (ein- :
schließlich Verwaltungskosten) für
Kriegsbeschädigte, Kriegshinter-
bliebene,ihnengleichgestelltePer-
sonen und für Angehörige von
Kriegsgefangenen 15v.H., -

beitslosenfürsorge,soweit sie nicht
auf die Grundförderungsbeträge.
der wertschaffendenArbeitelosen-
fürsorge entfallen, -10 v. H.
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$3
(1)Mit Wirkung ab 1.April 1950gehenauf den

Bund über:
1. die Umsatzsteuer,
2. die der- konkurrierenden Gesetzgebung

unterworfenen Verbrauchsteuern mit Aus-
nahme der Biersteuer,

3. die Beförderungsteuer,
4. die einmaligen Zwecken dienenden Ver-

mögensabgaben,
5: der Ertrag der Monopole.

(2) Die besondere Regelung für die Soforthilfe-
abgabe bleibt hiervon unberührt.

$4
(i) Die am 31. März 1950 in Geltung gewesenén

bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen über
die in $ 1 Absatz 1 aufgeführten Sachgebiete sind
weiter anzuwenden, soweit in diesemGeeetz nichts
“anderesbestimmtist odernichtbundesgesetzliche
Regelungen seit dem 1. April 1950getroffen worden
sind oder noch getroffen werden.

(2) Maßnahmen, die die in $ 1 Absatz 1 auf-
geführten Sachgebiete betreffen, bedürfen, wenn eie
von grundsäizlicher Bedeutung oder von erheb-
licher finanzieller Auswirkung für den Bund sind,
der Zustimmung der zuständigen Bundesorgane.

IL. Besonderer Teil
-1. Besatzungslasten

85
Besatzungskosten und Auftragsausgaben ($ 1

Absatz 1 Ziffer 1) sind die Aufwendungen für
Zweckbestimmungen, die in dem der Bundesregie-
rung vom Rat der Alliierten Hohen Kommission zu-
geleitetenHaushaltfür die Besatzungskostenund
Auftrageausgaben vorgesehen sind.

$6
(1) Aufwendungen im .Sinne des $ 1 Absatz1

Ziffer 2 sind:
1. Aufwendungen imZusammenhangmit Lohn-

und Gehaltszahlungen an Arbeitskräfte, die
im Diehnstder Besatzungsmächtestehen,

2. Aufwendungenfür Bewachung,Feuerwehr
und polizeilicheHilfseinrichtungen,

3. Aufwendungenfür hygienischeZwecke,
4. Aufwendungen für alliierte Gerichte (ein-

schließlich der Aufwendungen - für den
Strafvollzug), :

5. Aufwendungen für Sonderbaubehörden in
den Ländern Baden, Rheinland-Pfalz, Würt-
temberg-Hohenzollernund im bayerischen
Kreis Lindau,

6. Aufwendungen für den Bau von strategi-
schen Anlagen und Einrichtungen,

7. Aufwendungen zur Durchführung von Repa-
rationen und Restitutionen,

8. Aufwendungen zur Durchführung der Ent-
militarisierung,

9. Aufwendungen für Nutzungen sowie für
Umzug, Transport, Lagerung und Rückum-
zug in Zusammenhangmit der Inanepruch-
nahme von Grundstücken, Gebäuden und
Gebäudeteilen,

10.Aufwendungenfür Lazarettefür heimatlose
_Ausländer in Schleswig-Holstein,

11. Aufwendungen für die Quarantäne für
Auswanderer,

soweit diese Aufwendungendurch Anordnungen
der Besatzungsmächte verureacht sind.
(2)DieBundesregierungwird ermächtigt,mit Zu-

stimmung des Bundesrates die im -Absatz 1 bezeich-
netenAufwendungen näher zu bestimmen.

2. Kriegsfolgenhilfe
$7

(1) Aufwendungen der Kriegsfolgenhilfe eind die
auf Grund gesetzlicher Anordnung von den Bezirks-
fürsorgeverbänden, den Landesfürsorgeverbänden
oder den Ländern geleistetenFürsorgekostenfür
Kriegsfolgenhilfe-Empfänger.
(2) Kriegsfolgenhilfe-Empfänger sind:

1. Heimatvertriebene,
—- 2. Evakuierte,

3. Zugewanderteaus der sowjetischenBesat-
zungszone und der Stadt Berlin,

. Ausländer und Staatenlose,

. Angehörige von Kriegsgefangenen und Ver-
mißtensowieHeimkehrer, ©

6. Kriegsbeechädigte, Kriegshinterbliebene
undihnengleichgestelltePersonen.

$8
Fürsorgekosten sind die Pflichtleistungen, die im

AR

Februar1924(ReichsgesetzbI.I S. 100),der Reichs-
grundsätze über Voraussetzungen, Art und Maß
der öffentlichen Füreorge vom 4. Dezember 1924
(ReichsgesetzbI.I S. 765)und der hierzu ergangenen
Ausführungsvorschriften in Verbindung mit den
durch die Fürsorgerechtsprechung entwickelten
Grundsätzen nach den örtlich maßgebenden über
Anordnungen des Landes nicht hinausgehenden
Richtsätzen und Richtlinien der öffentlichen. Für-
sorTgegewährt werden. i

$9 .
(1) Fürsorgekostensind sowohl Geldleistungen

(laufendeundeinmaligeUnterstützungen)als auch
Sachleistungen der offenen und geschlossenenFür-
SOTgEe.
(2) Außerordentliche Beihilfen (zum Beispiel

Weihnachtsbeihilfen) rechnen nur insoweit zu den
Fürsorgekosten, als der Bundesminister der Finan-
zen im Einvernehmen mit dem Bundesminister des
Innern der Anordnung ihrer Ausschüttung zuge-
stimmt hat.

810
Fürsorgekosten sind auch:
1. Erziehuúngsbeihilfenfür Kinder und Jugendliche

aus dem Kreise der Kriegsfolgenhilfe-Empfän-
ger, Soweit sie der Erziehung und Erwerbs-
befähigung Minderjähriger gemäß $ 6 Buch-
stabe d der Reichsgrundsätze über Vorausset-
zung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge
vom 4.Dezember 1924(ReichegesetzbI.I S. ?65)
dienen; Erziehungsbeihilfen gehören auch inso-
weit zur Kriegsfolgenhilfe, als sie für Voll-
jährige aus dem Kreise der Kriegsfolgenhilfe-
Empfänger aufgewendet werden, deren Berufs-



ausbildung durch den Krieg oder durch Kriegs-
folgen gehemmt war und abgeschlossenwer-
den S011;

2. die Kosten der Erholungsfürsorge für Mütter,
Kinder und Jugendliche aus demKreise der
Kriegsfolgenhilfe-Empfänger, wenn die Er-
holungsfürsorge nach Bescheinigung des Ge-
sundheiisamtes zur Wiederherstellung der Ge-
sundheitoderzurVerhütungeinererkennbar
drohenden Gesundheitsschädigung notwen-
dig ist;

3. die auf Grund der folgenden Sonderbestim-

Gesundheitswesens an die Personengruppen
der Kriegsfolgenhilfe geleisteten Zahlungen,
auch soweit diese über den örtlich maß-
gebenden Sätzen der allgemeinen öffentlichen
Fürsorge liegen:
a) Verordnung über Tuberkulosehilfe vom

8, September1942(ReichsgesetzbI.I S. 549),
b) Verordnung über die Fürsorge für Kriegs-

blinde und hirnverletzte Kriegsbeschädigte
vom 28. Juni 1940{(ReichsgesetzÞI.I S. 937),

c) Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechts-
krankheiten vom 18, Februar 1927 (Reichs-
gesetzbl. I S, 61) oder die seit dem 8. Mai
1945 erlassenen Landesgesetze zur Bekämp-
fung der Geschlechtekrankheiten

mit ihrenAusführungsbestimmungen.

811
(1) Zur Kriegsfolgenhilfe gehören auch — soweit

nicht die Bestimmung des $ 15 oder des $ 16 in
Betracht kommt — die Kosten allgemeiner Für-
sorgemaßnahmen für den Transport und für die
lagermäßige- Unterbringung und Versorgung von
Heimatvertriebenen, Evakuierten, Zugewanderten
aus der sowjetischen Besatzungszoneund der Stadt
Berlin, von Ausländern und Staatenlosen und von
Heimkehrern bis zur wohnungsgemäßenUnterbrin-
gung am Ubernahmeort. Diese Kosten gelten als
Kriegsfolgenhilfe ohne Rücksicht darauf, ob sie für
unterstützte oder nichtunterstützte Personen auf-
gewendet worden sind.

(2) Zur Kriegsfolgenhilfe gehören auch die gemäß
$$2 und 3 des Gesetzes über Hilfsmaßnahmen für
Heimkehrer (Heimkehrergesetz) vom 19. Juni 1950
(BGBI. S.221) gewährten Entlassungsgelder und
Ubergangsbeihilfen.
(3) Im Bahmen der Kriegsfolgenhilfe trägt der

Bund ferner die Zuschüsse zur Kriegsgräberfür-
sOTge, zum- Suchdienst für Kriegsgefangene und
Heimatvertriebene und die Kosten für den Rechts-
echutz der Kriegsgefangenen und der wegen ihrer
deutschen Staats- und Volkszugehörigkeit in Haft
befindlichen Personen ($1 Absatz 3 des Heim-
kehrergesetzes).

$12
Werden auf Grund landesrechtlicher Bestimmun-

gen, die nach dem 8. Mai 1945erlassen ‘sind, an
Stelle von Fürsorgeleistungen Leistungen gewährt,
die nach anderen Grundsäizen als denen der Für-
Sorgepflichtverordnung vom 13. Februar 1924
(Reichsgesetzbl. I S, 100) bemessen, insbesondere

775

nicht von der im Einzelfall nachgewiesenen Hilfs-
bedürftigkeit abhängig gemacht worden sind, 60
übernimmtder Bund nur die Kosten, die bei Anwen-
dung der Vorschriften der Fürsorgepflichtverord-
nung aufzuwenden gewesenWären,

8 13
Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Bundesrats
1. die in $ 7 genannten Personengruppen,
2. die in den $8 8—12 aufgeführten Fürsorge-

kosten näher zu bestimmen.

3. Umsiedlung und Auswanderung
$ 14

(1) der Bund trägt
1, die Kosten der Umsiedlung Heimatvertrie-

bener im Sinne des $ 2 der Verordnung über
die Umsiedlung von Heimatvertriebenen
aus den Ländern Bayern, Niedersachsen
und Schleswig-Holstein vom 29. November
1949(BGBI.1950S. 4);Kosten derUmesiedlung
sind die Kosten des Traneports vom bis-
herigen Aufenthaltsort zum neuen Auf-
nahmeort, der Verpflegung während der
Reise, die Kosten des Begleitpersonals und
ein Uberbrückungsgeld zur Deckung der
ersten Bedürfnisse am Aufnahmeort, s0-
weit die Kosten nicht von anderer Seite,
insbesondere von der Arbeitslosenversiche-
rung zu tragen sind;

9. die Kosten der Auswanderung von Kriegs-
folgenhilfe-Empfängern; Kosten der Aus-
wanderung sind die Kosten des Transports
vom bisherigen Aufenthaltsort bis zum
Grenzübertritt oder bis zur Einschiffung,der
Verpflegung während der Reise, des- Be-
gleitpersonals und der vorgeschriebenen
ärztlichen Untersuchung.

(2) Als Umsiedlung gilt die Umsiedlung von Land
zu Land, die Umsiedlung zum Zwecke der Familien-
zusammenführungund die Umsiedlunginnerhalb
des Landes, sowohl -im Wege des Sammeltrans-
portes wie des Einzeltransportes, Entsprechendes
gilt für etwaige Umsiedlungen aus Gebieten außer-
halb des Bundes in das Bundesgebiet.

4, Rückführung

$15
(1) Der Bund trägt die Kosten der Rückführung

von Deutschenaus dem Ausland und aus den unter
fremder Verwaltung stehenden deutschen Gebiets-
teilen und die Kosten der Durchführung der Ver-
ordnung über die Bereitstellung von Lagern und
über die Verteilung der in das Bundesgebiet auf-
genommenenDeutschenaus den unter fremderVer-
waltung stehenden deutschen Gebietsteilen, aus
Polen und der Tschechoslawakei auf die Länder
des Bundesgebietes.
(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit

Zustimmung des Bundesrates die Kosten der Rück-
führung im Sinne des Absatzes 1 näher zu be-
stimmen.
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9. Grenzdurchgangslager
$ 16

Der Bund lrägt die Koslen für die von der Bun-
desregierung als Grenzdurchgangslager von über-
gebietlicher Boedcutung ancrkannten Einrichtungen.

6. Zuschüsse zu den Lasten der
Sozialversicherung

$ 17
Zuschüsse zu den Lasten der Sozialversicherung

($ 1 Absalz 1 Zifſer 11) sind die auf Grund der
tolgenden Beslimmungen undder Verordnung über
lie Erstreckung von Sozialversicherungsrecht der
Verwaltung des Vereiniglen Wirtschaftsgebietes
auf die Länder Baden, Rheinland-Pfalz, Württem-
berg-Hohenzollernund den bayerischen Kreis
Lindau vom 12. Mai 1950(BGBI. S. 179)zu leisten-
den Ausgaben:
a) Grundbeträge der Renténversicherungder Ar-

beiter ($ 1 Absalz 2 des Sozialversicherungs-
Anpassungsgosotlzes vom 17, Juni 1949 -
WiGBI. 8. 99 -—--);

b) Beträge in Höhe der Grundbeträge derRenten-
versicherung der Arbeiler von jeder Knapp-
schaftsvollrente, Witwenvollrente undWaisen-
rente der knappschafllichen Rentenversiche-
rung ($ 1 Absatlz 2 und $ 5 Absatz 2 des
Knappschaflsversicherungs - Anpassungsgeset-
zes vom 30, Juni 1949 — WiGBI. S. 202 —);

c) Beträge, die zur dauernden Auſrechterhaltung
der Leistungen der knappschaftlichen Renten-
versicherung erforderlich sing ($ 18 des Sozial-
versicherungs-Anpassungsgesetzes und 85
Absatz 4 des Knappschaſtsversicherung-An-
Passungsgesolzes);

4) Gemeinschaflshilfe des früheren Reichsstocks
fur Arhbeilseinsalz an die knappschaftliche
Krankenversicherung ($ 15 des Sozialver-
sichernungs-Anpassungsgesetzes und $ 5 Ab-
salz 3 des Knappschaflsversicherungs-Anpas-
SUngSgeselzes);

e) Mehraufwendungen ‘ dec Sozialversicherungs-
träger aus den Vorschriften des Gesetzesüber
die Behandlung der Verfolgten des National-
sozialismns in der Sozialversicherung ($ 7 des
Geselzes über die Behandlung der Verfolgten
des Nation«alsozialismusin der Sozialversiche-
rung vom 22.Augus! 1949— WiGBI. 8. 263—);

f} Aufwendungen der Sozialversicherungsträger
für Flüchtlinge ($ 2 Absatz 2 des Gesetzes
über Fremdrenten vom ?7.Juli 1948— Badi-
SsChesGeselz- und Verordnungsbl. S. 125—,
$ 3 Absalz 1 des Flüchllingsrentengesetzes
vom 3. Dezember 1947— Bayerisches Gesetz-
und VerordnunegsbI. S. 215 —,
$ 3 Absalz 1 des Flüchtlingsrentengesetzes
vom 23. Juni 1948 — Gesetzbl. der Freien
Hansestadt Bremen 8, 91 —,
$ 3 Absatz 1 des Flüchtlingsrentengesetzes
vom 9. Dezember 1947— Gesetz- und Verord-
nungsbI. für das Land Hessen 1948 S. 2 —,
$ 3 Abhsalz 1 des Flüchtlingsrentengesetzes
vom 4. Dezember 1947— RegierungsbIl, der

Regierung Württemberg-Baden 1948S. 15 —,
$ 8 Nr. 2 der Durchführungsverordnung zum
Sozialversicherungs-Anpassungsgesetzvom27.
Juni 1949— WiGBLI. S. 101—,
Erlaß des Zentralamts für Arbeit in der
britischen Zone vom 25, November 1947 -
IV/2366/47);

g) Kosten der Unfallversicherung für ‘ehemalige
Reichsbetriebe und für Betriebe der briti-
schen Zone (Sozialversicherungsanordnung
Nr. 9 vom 9. Juni 1947— Arbeitsbl, für die
britische Zone S. 233 —);

h) Aufwendungen der Sozialversicherungsträger
für Ausgleichebeträge an die im Bundesgebiet
wohnendenBerechtigten saarländischerSozial-
versicherungsträger;

i) Rentenauslagen für im Land Rheinland-Pfalz
wohnende Berechtigte der früheren Lothringer
“Knappschaft.
IL Ubergangs- und Schluß-

bestimmungen

$18
(1) Für den Ubergang der in $ 1 Absatz 1 dieses

Gesetzes genannten Ausgaben und der in $ 3
dieses Gesetzes genannten Einnahmen ist Stichtag
der 1. April 1950. Alle bis zum 31. März 1950 ein-
gegangenen Einnahmen und geleisteten Ausgaben
werden in den Haushaltsrechnungen der Länder
nachgewiesen. Alle ab 1, April 1950 eingehenden
Einnahmen und alle ab 1. April 1950 geleisteten
Ausgaben werden in der Haushaltsrechnung des
Bundes nachgewiesen. Ausgleichsverbindlichkeiten
zwischen den Ländern sowie solche, die zwischen
dem Bund und den Ländern vor dem 1. April 1950
entstandensind, werden hiervon nicht betroffen.
(2) Wenn ein Land vor dem 1. April 1950Mittel

aufgewendet hat, um die fristgerechte Leistung von
Zahlungen für den Monat April 1950sicherzustellen,
hat der Bund diese Mittel dem Land zu erstatten.
Das gleiche gilt für Vorschüsse und Abschlags-
zahlungen der Länder an die auszahlenden Stellen,
soweit die Vorschüsse und Abschlagszahlungen
nicht für die Zeit bis zum 31.-März 1950 verwendet
worden sind.

(3) Außer den in den $$ 5 und 6 bezeichneten
Aufwendungen für Besatzungskostenund Auftrags-
ausgaben trägt der Bund auch die sonstigen Aus-
gaben, die von den Besatzungsmächten als Be-
Satzungskosten und als Auftragsausgaben vorge-
schrieben und in der Zeit nach dem 31. März 1950
zu leisten sind (Auslaufkosten), $ 2 Ziffer 1 und
Ziffer 2 finden entsprechende Anwendung.

(4) Soweit die von einem Land im Monat März
1950gemachtenAufwendungen für Besatzungslasten
hinter dem Durchschnittsbetrag der monatlichen
Aufwendungen in der Zeit vom 1, Oktober 1949
bis 28. Februar 1950zurückbleiben, hat das Land
den Unterschiedsbetrag an den Bund abzuführen.
Die Abführung unterbleibt, wenn und soweit das
Land nachweist, daß der Rückgang der Ausgaben
überwiegendauf Tatbeständenberuht, die von dem
Land nicht beeinflußt werden können.



(5) Wenn in cinem Land bis zum 31. März 1950
fällige Zahlungen für Besatzungsleistungen durch
ausdrückliche Erklärung oder durch Stillhalten der
Besatzungsmacht über den 31. März 1950 hinaus
gestundet sind oder nach Ablauf der Stundungvor
dem 1. April 1950im März 1950nicht erfüllt sind,
s0 fallen diesc Verpſlichtungecndem Land zurLast.
(6) Soweit dic von cinem Land bis zum 31,März

1950 geleisteten Ausgaben ſür sonstige Kriegs-
folge- und Soziallasten

1. den seitherigen Landesanteil an den für die
Zeit bis zum 31. März 1950 aufgewendeten
Leistungen der Kriegsfolgenhilfe und Um-
siedlung, y

2. die für die Zeit bis zum 31,März 1950auf-
zuwendenden Leistungen“ (einschließlich
Verwallungskosten) für Kriegsbeschädigte,
Kriegshinterbliebene und ihnen gleichge-
stellte Personen und für die Arbeitslosen-
fürsorge,

. die für dic Zeit bis zum 31. März 1950 be-
stimmlen Zuschüsse an die Träger der

Ww

versicherung
nichl decken, bleibt dasLand mit demUnterschieds-
betrag belaslet.

$ 19
Für den Ertrag der Monopole gilt folgendes:
1. Der für das laufende Geschäftsjahr durch Zwi-

schenbilanz nach kaufmännischen Grundsätzen
zum 31. März 1950feslzustellende Reingewinn
steht den Ländern zu. Er ist nach Abschluß
des Geschäftsjahres an die Länder abzuführen.

2. Beträge, die vor dem 1. April 1950 von den
Ländern. entnommen sind, sind auf den zum
31, März 1950 ſestzustellenden Reingewinn an-
zurechnen, Soweit sic den Reingewinn über-
steigen, sind sie unmiltelbar nach Abschluß
der Zwischenbilanz durch die Länder dem
Bund zu erstalten.

$ 20
Auf Ersuchen des Bundesministers der Finanzen

hat der Bundesrechnungshof eine Uberprüfung vor-
zunehmen, ob in einem Lande das finanzielle Er-
gebnis der Überleitung
a) den Grundsätzen der $$ 18 und 19 dieses Ge-

setzes entspricht,
b) durch Maßnahmen beeinflußt worden ist, die

bei billiger Barücksichtigung der Interessen
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des Bundes und des Landes mit dem Sinn der.
Uberleitungsregelung nicht vereinbar sind.

Solche Prüfungen sind gemeinsam mit dem zu-
ständigen Landesrechnungshof vorzunehmen. Die
hierbei getroffenen Feststellungen sind für die Be-
teiligten verbindlich.

$21
Ausgaben für die in $ 1 Absatz 1 aufgeführten

Sachgebietesind für Rechnungdes Bundeszu
leisten. Die damit zusammenhängendenEinnahmen
($ 1 Absatz 2) sind an den Bund abzuführen.

$ 22
Die Ansprüche des Bundes auf den Ausgleich

von Vorteilen, die den Ländern aus den Aufwen-
dungen des Bundes auf Grund dieses Gesetzes zu-
wachsen, werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

$ 23
(1) Mit Wirkung vom 1.April 1950abübernimmt

der Bund die Anteile der Länder Baden, Rhein-
land-Pfalz, Württemberg-Hohenzollern und des baye-
rischen Kreises Lindau an den Ausgleichsforderun-
gen der Bank deutscher Länder und der Postspar-
kassen unter sinngemäßer Anwendung der $8 18
und 20. Die Vorschriften des $ 5 Absatz 3 des Ge-
setzes über die Aufstellung und Ausführung des
Bundeshaushaltsplanesfür das Rechnungsjahr 1949
sowie über die Haushaltsführung und über die vor-
läufige Rechnuñngsprüfung im Bereich der Bundes-
verwaltung (Haushaltsgesetz 1949 und Vorläufige
Haushaltsordnung) vom 7. Juni 1950(BGBI. S. 199)
werden hierdurch nicht berührt.
(2)Der Bund stellt statt der Länder Baden, Rhein-

land-Pfalz, Württemberg-Hohenzollern und des
bayerischen Kreises Lindau die Schuldverschrei-
bungen aus, die auf Grund von Artikel II der Ge-
setze Nr, 67? und der Verordnung Nr. 223 der
Militärregierungen der Bank -deutscher Länder zu
übergeben sind. Der Bund erhält die nach Art. IV
a.a.O. von der Gebietskörperechaft Groß-Berlin aus-.
zustellenden Schuldverschreibungenin voller Höhe.

$ 24
Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit dem

Lande Berlin eine der Regelung des Uberleitungs-
gesetzes entsprechende Vereinbarung für das Ge-
biet des Landes Berlin abzuschließen.

$ 25
DiesesGesetztrittmit dem1,April 1950in Kraft.
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Der Bundestag hat
schlossen:

das folgende Gesetz be-

Artikel I
Das Gesetz über die vorläufige Haushaltsführung

der Bundesverwaltung im Rechnungsjahr 1950 vom
23. Juni 1950(BGBI. S. 219)wird wie folgt geändert:
1.In $ 1 wirddieZeitbestimmung„biszum30.

September 1950“durch „bis zum 31,Dezember
1950“ersetzt.

2. In $ 3 Absatz 2 Satz 2 wird die Zeitbestimmung
„bis zum 30. September 1950“durch „bis zum
31. Dezember 1950“ersetzt.

3. In $ 6 wird die Zeitangabe „September 1950"
durch „Dezember 1950" ersetzt,

4. $ 8 erhält folgenden Zusatz:
„Dieser Betrag kann mit Zustimmung des
Haushaltsausschusses des Bundestages um
einen Betrag bis zu 9500000000DM über-
schritten werden.“

Artikel TI
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Oktober

1950in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates
sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 2. Dezember 1950.

Der Bundespräösident
Theodor Heuss

DerBundesKkanzler
Adenauer

Der Bundesminister der Finanzen
Schäffer

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

$1
(1) Tst eine in der Zeit vom 1. Januar 1945bis

zum 1. August 1948 erfolgte EheschließBung deshalb
ohne Rechtswirkung geblieben, weil die Eheschlie-
ßung nicht vor dem Standesbeamtenstattgefunden
hat, sondern entweder

a) imGeltungsbereich desPersonenstandsgesetzes
vom 3. November 1937 (Reichegesetzbl. I
S. 1146)oder in den von der deutschenWehr-
macht nach dem 12,März 1938besetzten Ge-

einem ehemaligen deutlschenStandesbeamten
oder richterlichen Militärjustizbeamten oder
vor einer anderen nicht zuständigen deutschen
Stelle oder '

b) im Reichsgebiet östlich der Oder-Neiße-Linie
innerhalb der Grenzen vom 31, Dezember
1937, in Danzig, im ehemaligen Memelland, in
den eingegliedert gewesenenOstgebieten oder
im früheren Generalgouvernement vor einem
Geistlichen,

s0 erlangt diese Eheschließung vom Zeitpunkt der
nicht rechtswirksamen Eheschließung an die glei-
chen Wirkungen wie eine vor dem Standesbeamten
gemäß $ 15 des Ehegesetzes vom 6. Juli 1938
(ReichegesetzbIl.I S. 807)oder $ 11des Ehegesetzes
vom 20. Februar 1946 (Kontrollratsgesetz Nr. 16)
erfolgte Eheschließung,wenn sie in das Familien-

buch des Hauptstandesamts in Hamburg einge-
tragen worden ist.
(2) Die Vorechriften über das eheliche Güter-

recht finden erst von dem Tage an Anwendung, an
dem die Eheschließung in das Familienbuch des
Hauptstandesamtsin Hamburg eingetragen worden
ist. Die Anwendung ist ausgeechlossen, wenn die
Ehe vor der Eintragung in das Familienbuch durch
den Tod ($ 2) oder die Wiederverheiratung eines
Ehegatten ($4) aufgelöst worden ist.

$2
(1) Die Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Sie

ist auch noch nach dem Tode eines Ehegattenoder
beider Ehegatten zulässig. Antragsberechtigt ist
jeder Ehegatte oder, wenn beide Ehegatten ver-
storben sind, jedes gemeinschaftlicheKind. '
(2) Die Eintragung 8011nur erfolgen, wenn fest-

gestellt ist, daß ein Eheverbot im Sinne der $$ 4
bis 6 des Ehegesetzesvom 20. Februar 1946nicht
vorgelegen hat. Auf Personen, die die deutsche
Staatsangehörigkeitnicht besitzen, ist $ 10des Ehe-
gesetzesvom 20. Februar 1946anzuwenden.
(3) Die Eintragung soll ferner nur erfolgen, wenn

wenîigstens einer der Ehegatten seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Ge-
setzes hat oder, falls beide Ehegatten verstorben
sind, zur Zeit seines Todes gehabt hat.

$3
(1) Der Standesbeamtedes Hauptstandesamts in

Hamburg trägt die Eheschließung in das Familien-



buch ein, wenn die Voraussetzungen für die Ein-
tragung gemäß $ 2 nachgewiesen sind. Die Ehe-
schließung vor der deutechen Stelle oder vor dem
Geistlichen ($ 1) muß durch eine von diesen aus-
gestellteUrkunde nachgewiesen werden.
(2) Für die Eintragung wird keine Gebühr er-

hoben.
8:4

(1) Ist einer der Ehegatten vor der Eintragung
der Eheschließung in das Familienbuch deeHaupt-
standesamts in Hamburg eine neue Ehe einge-
gangen, s0 steht dicse Ehe der Eintragung der frü-
heren Eheschließung nicht entgegen. Die durch
die Eintragung nach $ 1 rechtswirksam gewordene
frühere Ehe ist mit Schließung der neuen Ehe auf-
gelöst worden. Dies ist im Familienbuch zu ver-
merken.
(2) Die $$ 40, 55 und 57 des Ehegesetzesvom

20. Februar 1946 sind sinngemöß anzuwenden,
$5

Der Standcsbeamle des Hauptstandesamts in
Iamburg gibt den Ehegallen oder, wenn beide
Ehcgatten verslorben sind, den gemeinschaftlichen
Kindern von der Eintragung und den gemäß den
$8 1 und 4 eingetretenen Rechlswirkungen Kenntnis.

$6
(1) Anträge auf Eintragung der EheschließBung

können nur bis zum 31. Dezember 1951 gestellt

noch bis zum Ablauf cines Jahres nach Rückkehr
aus der Kriegsgefangenschaft stellen.
(2) Wird ein Kriegsgefangener hach dem 31. De-

zember 1951 für tot erklärt oder seine Todeszeit
gerichtlich festgeslellt oder wird sein Tod einem
Antragsberechtiglen erst nach dem 31. Dezember
1951 bekannt oder slirbt ein zurückgekehrter
Kriegsgefangener, ohne das Recht zur Stellung
des Antrags verloren zu haben, und ist der Ehe-
gatie des Kriegsgefangenecn vor dem 1. Januar 1952
verstorben, s0 können gemeinschaftliche Kinder
den Antrag noch binnen eines Jahres seit der
Todeserklärung, der gerichtlichen Feststellung der
Todeszeit oder dem Bekanntwerden des Todes des
Kriegsgefangenen stellen.
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$7
(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten

außer Kraft:
1, die Verordnung des Präsidenten des Zentral-

justizamts für die Britische Zone über Heilung
von Formmängeln bei Eheschließungen vom
13. August 1948 (VOBL für die Brit. Zone
S5.238),

2, das heseische Landesgesetz über Heilung von
Formmängeln bei EheschließSungen vom
21, Februar 1949 (Gesetz- und VerordnungsÞI.
S.21),

3. daswürttembergisch-badischeLandesgesetzüber
Heilung von Formmängeln bei Eheschließun-
gen vom 3. März 1949 (Regierungsbt. S. 45),

4. das bayerische Landesgesetzüber Heilung von
Formmängeln bei Eheschließungen vom
14. März 1949(Gesetz- und VerordnungsbI.
S. 59),

5. das bremische Landesgesetz über Heilung von
Formmängeln bei EheschließBungen vom
7. April 1949(GesetzbI.S. 64),

6. das rheinisch-pfälzische Landesgesetzüber die
Heilung von Formmängeln bei Eheschließun-
gen vom 5. September1949(Gesetz- und Ver«
ordnungsbI, S. 435).

(2) Die Gültigkeitder Ehen,die auf Grund der
außer Kraft tretenden Vorschriften eingetragen
worden sind, bleibt unberührt.

Die verfassungemäßigenRechte des Bundesrates
sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Bonn, den 2. Dezember 1950.

Der Bundespräsident
Theodor Heuss

Der Bundeskanzler
Adenauer

Der Bundesminister der Justiz’'
Dehler

Verordnung
über die Behandlung von Zuwendungen an

betriebliche Pensionskassen und Unterstützungs-
kassen bei den Steuern vom Einkommen.

Vom 1. Dezember 1950,

Auf Grund des Artikele II Ziffer 1 des Gesetzes
zur Anderung des Einkommensteuergesetzes und
dos Körperschaflsteuergesetzes vom 29. April 1950
(BGBI. S. 95) verordnet die Bundesregierungmit Zu-
stimmung dés Bundesrates:

1
Zuwendungen

an rechlsſähige Pensionskassen
(1)Zuwendungen an rechtsfähige Pensionskassen

und ähnliche rechtsfähigeKassen, die demLeistungs-

berechtigten einen Rechtsanspruch gewähren und
im Zeitpunkt der Zuwendung nach $ 4 Absatz 1
Ziffer 7 des Körperschaftsteuergesetzes von der
Körperschaftsteuerbefreit eind ($11derVerordnung
zur Durchführung des Körperschaftsteuergesetzes),
werden für die Veranlagungszeiträume11/1948und
1949unter den folgenden Voraussetzungen als Be-
triebeausgabenanerkannt:

1, Die Zuwendungen müssen entweder auf
einer in der Satzung oder im Geschäftsplan
der Kasse festgelegten Verpflichtung des
Zuwendendenberuhen oder auf Grund einer
Verfügung - der Versicherungsaufsichts-
behörde zur Auffüllung des nachversiche-
rungsmäßigen Grundsätzen erforderlichen
Deckungskapitals dienen. Zuwendungen zur
Auffüllung des Deckungskapitals, die auf
Grund einer nach dem 31, Dezember 1949
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beschlossenen Satzungeänderung über die
Wiedererhöhung der Leistungen erforder-
lich sind, sind steuerlich nicht abzugsfähig.

2. Durch die Zuwendungen nach Ziffer 1 darf
das nach versicherungsmäßigen Grund-
eätzen erforderliche Deckungskapital der
Kasse nicht überschritten werdén. Das
nach versicherungsmäßigen Grundsätzen
erforderliche DeckungsKkapitalist nach den
Grundeätzen und Weisungen der Versiche-
rungsaufsichtsbehörde zu berechnen,

3. Neben den Zuwendungen zu Ziffer 1 sind
Zuwendungen in der Höhe abzugsfähig, in
der sie von der Kasse im gleichen Wirt-
schaftsjahr zu höheren als den satzungs-
mäßigen Leistungen an Zugehörige oder
frühere Zugehörige des Betriebs verwendet
worden sind. :

(2) Zuwendungen im Sinn des Absatzes 1 Ziffer 1
sind insoweit nicht als Betriebsausgaben abzugs-
fähig, als bereits die in der Satzung oder im Ge-
schäftsplan der Kasse festgelegteoder auf der Ver-
fügung der Versicherungsaufsichtsbehörde be-
ruhende Verpflichtung des Zuwendenden nach den
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung auszu-
weisen ist. Dies gilt insbesondere für bereits in der
DM-Eröffnungebilanz ansgewiesenen Verpflich-
tungen.

$2
Zuwendungen an rechtsfähigeUnterstützungs-
kassen mit laufendenLeistungenohneRechts-
anspruch der Leistungsempfänger oder mit

Leistungen von Fall zu Fall
(1)Zuwendungen an rechtsfähige Unterstützungse-

kassen und sonstige rechtsfähige Hilfskassen, die
im Zeitpunkt der Zuwendung nach $ 4 Abeatz 1
Ziffer 7?des Körperschaſtsteuergesetzes von der
Körperschaftsteuer befreit sind ($ 12 der Verord-
nung zur Durchführung des Körperschaftsteuer-
gesetzes), werden für die nach dem 20. Juni 1948
beginnenden Veranlagungszeiträume unter den
folgenden Voraussctzungen als Betriebsausgaben
anerkannt:

1. Die Zuwendungen dürfen vorbehaltlich der
Ziffern 2 und 3 die Leistungen, die die
Kaese im gleichen Wirtschaftsjahr an Zu-
gehörige oder frühere Zugehörige des Be-
triebs gewährt, nicht übersteigen,

2. Darüber hinaus kann zur Ansammlung eines
Kassenvermögens zugewiesen werden:
a) an Kassen mit laufenden Leistungen ohne

Rechtsanspruch der Leistungeempfänger
bis zu 30 v. H. der durchschnittlichen
Lohn- und Gehaltssumme der jeweils
letzten drei Jahre, jährlich jedoch nicht
mehr ale 5 v, H. der jährlichen Lohn-
und Gehaltssumme;

b) an Kassen mit Leistungen von Fall zu
Fall
bis zu 15 v. H. der durchschnittlichen
Lohn- und Gehaltssumme der jeweils

letzten drei Jahre, jährlich jedoch
nicht mehr als 3 v. H. der jährlichen
Lohn- und Gehaltssumme,

3. Gehört der Unternehmerselbst zu den künf-
tigen Leistungsempfängerneiner Kasse, 50
kann für ihn ein Betrag in Höhe des Lohns
oder Gehalts eines vergleichbaren Arbeit-
nehmers berücksichtigt werden.

4. Haben Betriebe für ihre Arbeitnehmer
mehrere Kassen eingerichtet, so0dürfen das
Vermögen aller Kassen zusammenund die
Zuwendungen für die Ansammlung eines
Kassenvermögens an alle Kassen zusammen
die in Ziffer 2 genanntenHöchstbeträge
nicht übersteigen. :

5, Den Kassen, die sich die Mittel für ihre
Leistungen durch einen Vertrag mit einem
Lebensversicherungsunternehmenverschaf-

“ fen, kann jährlich der Betrag der Jahres-
prämie, den die Kasse an das Versiche-
rungsunternehmen zu zahlenhat, zugewendet
werden; Ziffern 1 bis 4 gelten für solche
Kassen nicht.

$3
Anwendung auf betriebliche Kassen

und Gruppenkassen
Diese Verordnung ist nur anwendbár auf Zu-

wendungen an die von der Körperschaftsteuer be-
freiten Kassen des Betriebs des Steuerpflichtigen

steuer befreiten Kassen, die für Zugehörige oder
frühere Zugehörigemehrerer Geschäftsbetriebedes-
selbenWirtschaftszweige (Gruppenkassen)bestimmt
sind. :

$4
Zuwendungen an Kassen, '

die nicht von der Körperschaftsteuer
befreit sind

Zuwendungen an Kassen des Betriebs oder der
Betriebe eines Steuerpflichtigen, die nicht von der
Körperschaftsteuerbefreit sind, esowieZuwendungen
an nicht von der Körperschaftsteuer befreite Grup-
penkassen sind nur in der Höhe Betriebeausgaben,
in der aus der Kasse in demselbenWirtschaftsjahr
an Zugehörige oder frühere Zugehörige des Betriebs
Zuwendungen gewährt werden.

$5
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
kündung in Kraft.
Bonn, den 1. Dezember 1950.

Der Bundeskanzler
Adenauer

Der Bundesminister der Finanzen
Schäffer

Das Bundesgesetzblatterscheint nach Bedart.
gebühr, Bezugspreis viertaljährlich DM 3 — zuzüglich Zustell-
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Verordnung dem Teil des Wirtschaftsjahres 1949/50erzielt
zur Änderung

der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung
(EStDV 1950).

Vom 7. Juni 1950.

Auf Grund des Artikels II des Gesetzeszur Än-
derung des Einkommensteuergesetzes und des
Körperschaftsteuergesetzes vom 29. April 1950
(BGBl. S. 95) verordnet die Bundesregierung mit
Zustimmung des Bundesrates:

$1
Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung

(EStDV 1949) vom 2. Juni 1949 (WiGBl. S. 109) wird
für die nach dem 31. Dezember 1949 beginnenden
Veranlagungszeiträume wie folgt geändert und
ergänzt:
1. Hinter $ 2 werden folgende $$ 2a und 2b ein-
gefügt:

„Zu $ 2 Absatz 6 des Gesetzes

82a
Aufteilung des Gewinns aus Gewerbebetrieb
(1) Zu den gesamten Umsätzen im Sinn des

$ 2 Absatz 6 Ziffer 2 des Gesetzes gehören außer
den steuerbaren Umsätzen im Sinn des Umsatz-
steuergesetzes auch nichtsteuerbare Umsätze,
z. B. Umsätze im Ausland, in Freihäfen und Zoll-
ausschlüssen und auf Schiffen außerhalb der
Floheitsgrenze.

(2) Je nach der Art der Berechnung der Um-
satzsteuer bei der Umsatzsteuerveranlagung er-
folgt die Aufteilung nach den Isteinnahmen oder
nach den Solleinnahmen.

$2b
Veräußerungsgewinne

und abweichende Wirtschaftsjahre
Veräußerungsgewinne im Sinn der $$ 14 und

16 des Einkommensteuergesetzes bleiben bei der
Aufteilung des Gewinns nach $ 2 Absatz 6 des
Gesetzes außer Betracht. Diese Veräußerungs-
gewinne sind bei der Veranlagung für das Ka-
lenderjahr, in dem sie erzielt sind, voll zu be-
rücksichtigen. Dies gilt im Fall des $ 16 des
Gesetzes zur Durchführung der Einkommen-
steuer- und Körperschaftsteuerveranlagungen
für die Veranlagungszeiträume vom 21. Juni 1948
bis 31. Dezember 1948 (II. Halbjahr 1948)und das
Kalenderjahr 1949 vom 23. März 1950 (BGBl.
3.48) auch für die Veräußerungsgewinne, die in

sind, der in das Kalenderjahr 1950 hineinfällt.“

„(2} Der nach $ 3 Ziffer 4 des Gesetzes steuer-
frei bleibende Betrag mindert sich um den Be-
trag, um den Renten aus Versicherungsverträgen
oder aus Unterstützungskassen den für sie be-
stimmten Höchstbetrag von insgesamt 3600
Deuische Mark im Jahr übersteigen."

„(3) Im Fall des $ 4 Absatz 3 des Gesetzes gelten
für die Bemessung der Absetzung für Abnutzung
die Absätze 1 und 2 entsprechend."

„g 7a
Bemessung der Absetzung für Abnutzung im

Fall des $ 4 Absatz 3 des Gesetzes
Für die Bemessung der Absetzung für Ab-

nutzung oder Substanzverringerung bei Wirt-
schaftsgütern, die am 21. Juni 1948zum Betriebs-
vermögen gehört haben, gilt im Fall des $ 4
Absatz 3 des Gesetzes folgendes:
1.Bei Gebäuden ist $ 16 Absatz 1 des Gesetzes
über die Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark
und die Kapitalneufestsetzung (D-Markbilanz-
gesetz) vom 21. August 1949 (WiGBl. S. 279)
entsprechend anzuwenden;

2.bei beweglichenWirtschaftsgüterndesAnlage-
vermögens sind als Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten höchstens die Werte zu Grunde
zu legen, die sich bei sinngemäßer Anwendung
des $ 18 des Gesetzes über die Eröffnungs-
bilanz in Deutscher Mark und die Kapitalneu-
festsetzung (D-Markbilanzgesetz) vom 21. Au-
gust 1949 (WiGBl. S. 279) ergeben würden."

„I 8
OrdnungsmäßigeBuchführung

. (1) Eine ordnungsmäßige Buchführung im Sinn
der $$ 7a, 7c, 7d Absatz 2, 7e Absatz 2, des $ 10
Absatz 1 Ziffer 4 und des $ 10a Absatz 1 des
Gesetzes und im Sinn des $ 7 liegt auch vor,
wenn ein Land- und Forstwirt über seinen Be-
trieb Bücher führt, die mindestens den Anfor-
derungen der Verordnung über landwirtschaft-
liche Buchführung vom 5. Juli 1935 (Reichs-
gesetzbl. I S. 908) entsprechen.
(2) Eine ordnungsmäßige Buchführung im Sinn

der 8$ 7a, 7c und 7d Absatz 2 des Gesetzes und



ım Sinn des $ 7 liegt auch vor, wenn ein Steuer-
pflichtiger, der den Gewinn nach $ 4 Absatz 3
des Gesetzes ermittelt, Bücher ordnungsmäßig
führt, die den Bestimmungen der Verordnung
über die Buchführung der Handwerker, Klein-
gewerbetreibenden und freien Berufe vom 5. Sep-
tember 1949 (WiGBl. S. 313) entsprechen.“

.$ 9 Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Welche Personen als aus Gründen der
Rasse, Religion, Weltanschauung oder aus poli-
tischer Gegnerschaft gegen denNationalsozialis-
mus im Sinn des $ 7a Absatz 2 Satz 2 des Ge-
selzes verfolgt gelten, regelt sich bis aufweiteres
nach den landesrechtlichen Bestimmungen.
Welche Personen als Flüchtlinge im Sinn des
$ 7a Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes zu gelten
haben, regelt sich nach $ 31 Ziffer 1 des Gesetzes
zur Milderung dringender sozialer Notstände
(Soforthilfegesetz — SAG) vom 8. August 1949
(wiGBil. S. 205). Unter Vertriebenen sind alle
auch nichtdeutschen Personen zu verstehen, die
den Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt außer-
halb des Bereiches der vier Besatzungszonen und
der Stadt Berlin hatten und nachweislich durch
Zwang im Zusammenhangmit dem Krieg und
seinen Folgen ihren bisherigen Wohnort ver-
lassen mußten.“
.$ 10 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Absetzung nach $ 7b des Gesetzes ist
auch bei der Berechnung des Nutzungswerts
der Wohnung im eigenen Einfamilienhaus nach
der Verordnung über die Bemessung des
Nutzungswerts der Wohnung im eigenen Ein-
familienhaus vom 26.Januar 1937 (Reichsgesetzbl.
IS. 99) in der Weise zulässig, daß sie in voller
Höhe von dem um die abzugsfähigen Schuld-
zinsen gekürzten Grundbetrag vorgenommen
wird. Übersleigt die nach Satz 1 zulässige Ab-
seizung den um die abzugsfähigen Schuldzinsen
gekürzten Grundbetrag, so findet ein Ausgleich
des Verlustes mit den Einkünften aus anderen
Einkunftsarten statt.“

. Hinter $ 11 wird folgender $ lla eingefügt:

„S 11a
Bewertungsfreiheit für Schiffe und

Förderung des Schiffbaues
Bei Anwendung des $ 7d des Gesetzes gelten

die Bestimmungen des $ 9 Absätze 1 und 3 und
des $ 11 entsprechend.“
.$ 12 erhält folgende Fassung:

„$ 12
Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude,
Lagerhäuser und landwirtschaftliche

Betriebsgebäude
(1) Die durch $ 7e Absatz 1 des Gesetzes ge-

währte Bewertungsfreiheit wird nicht dadurch
ausgeschlossen, daß sich
a) in dem hergestellten Fabrikgebäude {$7e Ab-

satz 1 Buchstaben a bis c des Gesetzes) die
mit der Fabrikation zusammenhängenden üb-
lichen Kontor- und Lagerräume oder

b) in dem hergestellten Lagerhaus ($ 7e Absatz1
Buchstabe d des Gesetzes) die mit der Lage-

rung zusammenhängendenüblichen Kontor-
räume befinden,

wenn auf diese Räume nicht mehr als 20 vom
Hundert der Herstellungskosten entfallen.

(2) Die Bewertungsfreiheit nach $ ?e des Ge-
setzes ist auch dann zu gewähren, wenn ein nach
dem 31. Dezember 1948hergestelltesGebäude
gleichzeitig mehreren der in $ 7e Absatz 1 des
Gesetzes bezeichneten Zwecken dient.

(3) Dient ein nach dem 31. Dezember 1948
hergestelltes Gebäude zum Teil Fabrikations-
zwecken oder Lagerzwecken der im $ 7e Ab-
satz 1 des Gesetzes genannten Art und zum Teil
Wohnzwecken, so ist, wenn der Fabrikations-
zwecken oder Lagerzwecken dienende Gebäude-
teil überwiegt, bei Vorliegen der übrigen Voraus-
setzungen die Bewertungsfreiheit des $ 7e des
Gesetzes zu gewähren; überwiegt der Wohn-
zwecken dienende Teil, so sind die erhöhten Ab-
setzungen des $ 7b des Gesetzes auch dann zu-
zubilligen, wenn der Fabrikationszwecken oder
Lagerzwecken dienende Teil 20 vom Hundert
übersteigt.
(4) Zum Absatz an Wiederverkäufer im Sinn

des $ 7e Absatz 1 Buchstabe d des Gesetzes be-
stimmt sind solche Waren, die zum Absatz an
einen anderen Unternehmer zur Weiterveräuße-
rung — sei es in derselben Beschaffenheit, sei
es nach vorheriger Bearbeitung oder Verarbei-
tung — bestimmt sind.
(5)Zu den landwirtschaftlichenBetriebsgebäu-

den gehört auch die Wohnung des Steuerpflich-
tigen, wenn sie die bei Betrieben gleicher Art
übl'che Gıöße nıcht überschreitet.

(6) $ 9 Absätze 1 und 3 gelten entsprechend.“
$ 15 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 letzter Halbsatz treten an

Stelle der Worte „312 Deutsche Mark” die
Worte „468 Deutsche Mark’;

b) in Absatz 2 treten an Stelle der Worte „312
Deutsche Mark” die Worte „468 Deutsche
Mark” und an Stelle der Worte „26 Deutsche
Mark” die Worte „39 Deutsche Mark”.

$ 17 wird wie folgt geändert:
In Ziffer 3 treten an Stelle der Worte „Bestim-
mungen des Direktors der Verwaltung für
Finanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes"
die Worte „Anordnung der Bundesregierung, die
der Zustimmung des Bundesrates bedarf“.
In Ziffer 4 treten an die Stelle der Worte „des
Direktors der Verwaltung für Finanzen des Ver-
einigten Wirtschaftgebietes” die Worte „Der
Bundesregierung, die der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf,“,
Hinter $ 28 wird folgender $ 28a eingefügt:

„3 28a
Übertragung von steuerbegünstigten Kapital-

ansammlungsverträgen
Steuerbegünstigte Kapitalansammlungsverträge

im Sinn des $ 17 können ohne Nachteil für den
Steuerpflichtigen während ihrer Laufzeit auf ain
anderes Unternehmen übertragen werden, wenn
sich dieses andere Unternehmen gegenüber dem



der Kapitalansammlungsvertragursprünglichab-
geschlossen worden ist, verpflichtet, in die
Rechte und Pflichten aus dem ursprünglichen
Kapitalansammlungsvertrag in vollem Umfang
einzutreten. $ 22 gilt entsprechend.”
$ 29 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) GemeinnützigeZwecke der in Absatz 1
bezeichneten Art müssen außerdem durch
Anordnung der Bundesregierung, die der Zu-
stimmung des Bundesrates bedarf, aligemein
als besonders förderungswürdig anerkannt
worden sein."

b) Absatz 4 erhält folgendeFassung:
„ (4) Die Bundesregierungkann mit Zustim-
mung des Bundesratesdurch Anordnung den
Zweck und die Form der Zuwendung als
steuerbegünstigtim Sinn von Absatz 1 auch
anerkennen, wenn die Voraussetzungen des
Absatzes3 nicht gegebensind.”

$ 30erhält folgendeFassung:
„Zu $ 10a des Gesetzes

$ 30
Ansprüche auf Erstattung und Zahlung

nichtabzugsfähiger Steuern
Der Steuerpflichtige kann Ansprüche auf Er-

stattung nicht abzugsfähiger als Entnahme be-
handelter Steuern wie eine Einlage behandeln,
wenn er andererseits Ansprüche des Finanzamts
auf Zahlung von nicht abzugsfähigen Steuern
wie eine Entnahmebehandelt.”
Hinter $ 30 werden folgende $$ eingefügt:

a) „g 30a
Berücksichtigung

des nicht entnommenen Gewinns
in den Fällen des $ 2 Absatz 6 des Gesetzes
Für die Inanspruchnahme der Steuerbegünsti-

gung des $ 10a Absatz 1 des Gesetzes ist auch
in den Fällen des $ 2 Absatz 6 des Gesetzes der
im Veranlagungszeitraum nicht entnommene
Gewinn maßgebend. In den Fällen des $ 16 des
Gesetzes zur Durchführung der Einkommen- und
Körperschaftsteuerveranlagungen für die Ver-
anlagungszeitrtäumevom 21. Juni 1948 bis
31. Dezember 1948 (II. Halbjahr 1948) und das
Kalenderjahr 1949 vom 23. März 1950 (BGBl.
S. 48) ist auf Antrag der nicht entnommene Ge-
winn des Wirtschaftsjahres, das im Kalenderjahr
1949 begonnen hat und im Kalenderjahr 1950
endet, in dem gleichen Verhältnis wie der Ge-
winn aufzuteilen.”
b) „$ 30b

Anwendung des $ 10a Absatz 1
des Gesetzes bei Vorhandensein

mehrerer Betriebe
Ist ein Steuerpflichtiger Inhaber oder Mit-

inhabermehrererland- und forstwirtschaftlicher
Betriebe oder mehrerer Gewerbebetriebe oder
Inhaber (Mitinhaber) von land- und forstwirt-
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schaftlichen Betrieben und Gewerbebetrieben,
so kann die Begünstigung des $ 10a Absatz 1
des Gesetzes nur auf die Summe der nicht ent-
nommenen Gewinne aus allen land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieben und Gewerbebetrieben
angewendet werden. Voraussetzung für die An-
wendung des $ 10a Absatz 1 des Gesetzes ist in

nungsmäßiger Buchführung ermittelt werden. Die
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn der
Steuerpflichtige und eine mit ihm zusammen zu
veranlagende Person Inhaber oder Mitinhaber
je eines Betriebs oder mehrerer Betriebe sind."
c) „8 30c

Feststellung des als steuerbegünstigt in An-
spruch genommenen Betrags ($ 10aAbsatz 1

letzter Satz des Gesetzes)
(1) Bei der Veranlagung für den Veranlagungs-

zeitraum, für den die Begünstigung des $ 10a
Absatz 1 des Gesetzes in Anspruch genommen
wird, ist der auf Grund dieser Vorschrift als
Sonderausgabe abgezogene Betrag zum Zweck
der späteren Nachversteuerung im Steuer-
bescheid besonders festzustellen. Wird für
spätere Veranlagungszeiträume die Begünstigung
erneut in Anspruch genommen, so ist bei der
Veranlagung die Summe der bis dahin unver-
steuert gebliebenenBeträge im Steuerbescheid
besonders festzustellen. Das gleiche gilt, wenn
der Feststellung eines steuerbegünstigten Betrags
nach $ 10aAbsatz 1 letzter Satz des Gesetzes die
Feststellung eines Unterschiedsbetrags nach
$ 32a Absatz 2 Ziffer 1 des Gesetzes voran-
gegangen ist oder folgt. Der bei Vorliegen von
Mehrentnahmen in späteren Jahren nachzuver-
steuerndeBetrag ist in einer Gesamtsummefest-
zustellen.

(2) Bei der Nachversteuerung ist der nach Ab-
satz 1 festgestellte Betrag um den nachversteuer-
ten Betrag zu kürzen und ein für eine spätere
Nachversteuerung verbleibender Betrag ent-
sprechend der Vorschrift des Absatzes 1 fest-
zustellen.”
$ 31 erhält folgende Fassung:

„$ 31
Nachyersteuerungder Mehrentnahmen

(1) Eine Nachversteuerungvon Mehrentnah-
men kommt so lange und insoweit in Betracht,
als ein unter Anwendung der Vorschriften des
$ 30c festgestellter Betrag vorhanden ist.

(2) Im Fall des $ 30b sind zur Feststellung, ob
eine Mehrentnahme vorliegt, die Summe der Ent-
nahmen und die Summe der Gewinne aller land-
und forstwirtschaftlichen Betriebe und Gewerbe-
betriebe zu berücksichtigen.
(3)In denFällen des $ 2 Absatz 6 desGesetzes

sind zur Feststellung, ob eine Mehrentnahme
vorliegt, die Entnahmen im Veranlagungszeit-
raum maßgebend. In den Fällen des $ 16 des
Gesetzes zur Durchführung der Einkommen-
steuer- und Körperschaftsteuerveranlagungen
für die Veranlagungszeiträume vom 21. Juni 1948
bis 31. Dezember 1948 (lI. Halbjahr 1948) und
das Kalenderjahr 1949 vom 23. März 1950 sind



auf Antrag die Entnahmen in dem Wirtschafts-
jahr, das im Kalenderjahr 1949 begonnen hat
und im Kalenderjahr 1950 endet, in dem gleichen
Verhältnis wie der Gewinn aufzuteilen.
(4) Als Entnahmengelten, auch die Veräuße-

rung des Betriebs im ganzen, die Veräußerung
von Anteilen an einem Betrieb, sowie die Auf-
gabe des Betriebs.
(5) Hat der Steuerpflichtige oder sein Rechts-

vorgänger bereits die Vergünstigung des $ 10
Absatz I Ziffer 3 des Einkommensteuergesetzes
in der Fassung vom 10. August 1949 (WiGBl.
Ss. 266) — Einkommensteuergesetz 1949 — oder
des Einkommensteuergesetzes in der Fassung
des Artikels I des Anhangs zum Gesetz Nr. 64
zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom
22. Juni 1948 (Beilage Nr. 4 zum Gesetz- und
Verordnungsblatt des Wirtschaftsrates des Ver-
einigten Wirtschaftsgebietes Nr. 14 vom 26. Juli
1948) — Einkommensteuergesetz 1948 — in An-
spruch genommen, so ist im Fall von Mehrent-
nahmen eine Nachversteuerung nach $ 10 Ab-
satz I Ziffer 3 des Einkommensteuergesetzes 1948
nur dann und insoweit vorzunehmen, als nicht
wegen Vorhandenseins eines nach $ 30c fest-
gestellten Betrags eine Nachversteuerung vorzu-
nehmen ist. Dabei geht eine Nachversteuerung
auf Grund des $ 10 Absatz 1 Ziffer 3 des Ein-
kommensteuergesetzes 1949einer Nachversteue-
rung nach $10 Absatz 1 Ziffer 3 des Einkommen-
steuergesetzes 1948 vor."
Hinter $ 31 wird folgender $ 3la eingefügt:

„8 31a
Steuerbegünstigung im Fall des $ 10a

Absatz 3 des Gesetzes
(1) Nehmen Steuerpflichtige die Steuerbegün-

stigung des nicht entnommenen Gewinns für den
Gewinn aus selbständiger Arbeit in Anspruch,
so ist der auf Grund dieser Begünstigung als
Sonderausgabe abgezogene Teil des Gewinns
nicht zusammen mit dem nach $&30c festzu-
stellenden Betrag, sondern für sich im Steuer-
bescheid besonders festzustellen. Im übrigen gilt
die Vorschrift des $ 30c entsprechend.

(2) Auch hinsichtlich der Nachversteuerung ist
der Fall des Absatzes 1 besonders zu behandeln.
Die Feststellung, ob die Entnahmen aus dem
Betrieb den bei der Veranlagung zu berücksich-
tigenden Gewinn übersteigen, ist unabhängig
von den Entnahmen aus land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben oder Gewerbebetrieben
zu treffen. Die Vorschriften des $ 31 Absätze 1,
4 und 5 sind entsprechend anzuwenden.

(3} Bezieht der Steuerpflichtige Einkünfte aus
selbständiger Arbeit aus mehreren Betrieben
oder liegt hinsichtlichder selbständigenArbeit
der Fall des $ 30b Satz 3 vor, so sind die Vor-
schriften des $ 30 und des $ 31 Absatz 2 ent-
sprechend anzuwenden.”
$ 32 erhält folgende Fassung:

„8 32
Begünstigung des Kleinsparens

Liegen bei einem nach $ 46 des Gesetzes zu
veranlagenden Arbeitnehmer Sonderausgaben

im Sinn des $ 10 Absatz 1 Ziffer 2 Buchstaben c
und d des Gesetzes vor, so gilt folgendes:
1.Werden neben den bezeichneten Sonderaus-
gaben keine anderen Sonderausgaben geltend
gemacht, so können die bezeichneten Sonder-
ausgaben im Rahmen des $ 10Absatz 2 Ziffern
3 und 4 des Gesetzes neben dem Pauschbetrag
des $ 15in voller Höhe abgezogenwerden,

2. werden neben den bezeichneten Sonderaus-
gaben auch andere Sonderausgaben geltend
gemacht, so können von den gesamten Son-
derausgaben im Rahmen des $ 10 Absatz ?
Ziffer 3 des Gesetzes neben dem Pausch-
betrag des $ 15 abgezogen werden
a) die Sonderausgaben im Sinn des $ 10 Ab-

satz 1 Ziffer 2 Buchstaben c und d des Ge-
setzes in voller Höhe,

b) die verbleibenden anderen Sonderausgaben
nur insoweit, als sie den Pauschbetrag des
$ 15 übersteigen.”

In $ 33 werden die Worte „durch den Direktor
der Verwaltung für Finanzen desVereinigten
Wirtschaftsgebietes im Einvernehmen mit den
obersten Finanzbehörden der Länder” durch die
Worte „durch Anordnung der Bundesregierung
mit Zustimmung des Bundesrates” ersetzt.
$ 37 erhält folgenden neuen Absatz 3:
„(3) Vor dem 21. Juni 1948aufgewendeteAn-
schaffungskosten im Sinn des $ 17 Absatz 2 des
Gesetzes sind nach $ 13 Ziffer 2 Buchstabe a zu
ermitteln."
$ 39 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgenden Zusatz:

„im Fall des $ 2 Absätze 5 und 6 des Gesetzes
ist die Erklärung spätestensam10.desdritten
Kalendermonats abzugeben, der auf den
Schluß des Wirtschaftsjahres folgt, das
im Veranlagungszeitraum begonnen hat, Das
Recht des Finanzamts, schon vor diesem
Zeitpunkt Angaben zu verlangen, die für die
Besteuerungvon Bedeutungsind bleibt un-
berührt.”

b) Die Absätze 3, 4 und 6 werden gestrichen.
c) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte „in

den Absätzen 2 und 4“ durch die Worte
‚ın Absatz 2" ersetzt,

$ 44 wird gestrichen.
$ 45 erhält folgende Fassung:
„Die zu veranlagende Einkommensteuer be-
rechnet sich nach der Einkommensteuer-Jahres-
tabelle 1950, die der Verordnung vom 15. Mai
1950 (BGBl. S. 147) als Anlage 1 beigefügt ist.“
$ 46 erhält, ohne daß sich die Überschrift ändert,
folgende Fassung:
„Die Vorschrift des $ 30b gilt entsprechend."
$ 47 erhält, ohne daß sich die Überschrift ändert,
folgende Fassung:
„(1) Im Fall der Inanspruchnahme des $ 32a des
Gesetzes gelten für die Berechnungder Ein-
kommensteuer die Absätze 2 bis 5.

(2) Steuerbegünstigte Gewinnesind dieGewinne
aus Land- und Forstwirtschaft und die Gewinne
aus Gewerbebetrieb, für die $ 32a des Ge-



setizes in Anspruch genommen wird. Bei Fest-
stellung der Summe der steuerbegünstigten Ge-
winne sind Gewinne und Verluste auszugleichen.

(3) Sind in dem Einkommen nur steuerbegün-
stigte Gewinne (Absatz 2) enthalten, so gilt fol-
gendes:
1. Von der Summe der Gewinne sind die Sonder-
ausgaben abzuziehen. Dabei sind die Vor-
schriften des $ 10 Absatz 2 Ziffer 3 Buch-
stabe c letzter Satz des Gesetzes und des
$ 32a Absatz 2 Ziffer 2 des Gesetzes zu be-
achten;

2. auf das Einkommen ist der Steuersatz von 50
vom Hundert anzuwenden.
(4) Sind in dem Einkommen neben steuer-

begünstigten Gewinnen (Absatz 2) auch andere
steuerpfllichtige Einkünfte (einschließlich nicht-
steuerbegünstigter Gewinne) enthalten, so gilt
folgendes:
1.Von der Summe der steuerbegünstigten Ge-
winne (Absatz 2) sind abzuziehen:
a) die Sonderausgaben im Sinn des $ 10 Ab-

satz 1 Ziffer 4 des Gesetzes, die aus Ver-
lusten aus land- und forstwirtschaftlichen
Betrieben und Gewerbebetrieb herrühren;

b)die Sonderausgaben im Sinn des $ 10 Ab-
satz 1 Ziffer 6 des Gesetzes, soweit sie auf
die land- und forstwirtschaftlichen und ge-
werblichen Betriebsvermögen entfallen.

2.Die übrigen Sonderausgaben sind unter Be-
achtung des $ 10 Absatz 2 Ziffer 3 Buchstabe c
letzter Satz des Gesetzes und des $ 32a Ab-
satz 2 Ziffer 2 des Gesetzes von den anderen
steuerpflichtigen Einkünften abzuziehen. Sind
diese Sonderausgaben höher als die anderen
steuerpflichtigen Einkünfte, so ist der Mehr-
betrag von der Summe der steuerbegünstigten
Gewinne abzuziehen.

3. Auf die verbleibende Summe der steuerbegün-
stigten Gewinne ist der Steuersatz von 50
vom Hundert anzuwenden.

4.Auf die anderenEinkünfte nach Abzug der in
Ziffer 2 bezeichneten Sonderausgaben ist der
durchschnittliche Steuersatz anzuwenden, der
sich ohne InanspruchnahmederSteuererleichte-
rung des $ 32a Absatz 1 des Gesetzes bei der
Veranlagung des Einkommens ergeben würde.
(5) Stehen der Summe der steuerbegünstigten

Gewinne (Absatz 2) nach Ausgleich der anderen
Einkünfte unter sich Verluste gegenüber, so sind
die Verluste von der Summe der steuerbegün-
stigten Gewinne abzuziehen. Außerdem sind
die Sonderausgaben unter Beachtung des $ 10
Absatz 2 Ziffer 3 Buchstabe c des Gesetzes und
des $ 32a Absatz 2 Ziffer 2 des Gesetzes ab-
zuziehen. Auf das Einkommen ist der Steuersatz
von 50 vom Hundert anzuwenden.“
Hinter $ 47 wird folgender $ 47a eingefügt:

„8 47a
Berücksichtigung der Entnahmen in den
Fällen des $ 2 Absatz 6 des Gesetzes

Bei Inanspruchnahme der Steuererleichterung
des $ 32a Absatz 1 des Gesetzes sind auch in
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den Fällen des $ 2 Absatz 6 des Gesetzes die
Entnahmen ($ 32a Absatz 1 Ziffer 3 des Ge-
setzes) des Veranlagungszeitraums maßgebend.
In den Fällen des $ 16 des Gesetzes zur Durch-
führung der Einkommensteuer-- und Körper-
schaftsteuerveranlagungen für die Veranlagungs-
zeiträume vom 21. Juni 1948 bis 31. Dezember
1948 (II. Halbjahr 1948) und das Kalenderjahr
1949 vom 23. März 1950 (BGBl. S. 48) sind auf
Antrag die Entnahmen des Wirtschaftsjahres,
das im Kalenderjahr 1949 begonnen hat und im
Kalenderjahr 1950 endet, in dem gleichen Ver-
hältnis wie der Gewinn aufzuteilen.“
$ 49 erhält folgende Fassung:

„s 49
Feststellung von Beträgen, die für die
Nachversteuerung von Bedeutung sind

(1) Bei der Veranlagung für den Veranlagungs-
zeitraum, für den der Steuerpflichtige die Steuer-
erleichterung des $ 32a Absatz 1 des Gesetzes
in Anspruch nimmt, ist auch der Betrag im
Steuerbescheid besonders festzustellen, den der
Steuerpflichtige weniger entnommen hat als
nach $ 32a Absatz 1 Ziffer 3 des Gesetzes zu-
lässig ist. Entnimmt der Steuerpflichtige auch in
späteren Jahren bei der Inanspruchnahme der
Steuererleichterung des $ 32a Absatz 1 des Ge-
setzes einen geringeren als den nach 8 32a
Absatz 1 Ziffer 3 zulässigen Betrag, so ist bei
der Gewährung der Steuererleichterung für den
jeweils letzten Veranlagungszeitraum die Summe
der bis dahin weniger entnommenen Beträge im
Steuerbescheid festzustellen.

(2) Der Unterschiedsbetrag des $ 32a Ziffer 1
des Gesetzes ist im Steuerbescheid besonders
festzustellen. Im übrigen sind die Vorschriften
des $ 30c entsprechend anzuwenden.

(3) Die Absätze 1 und 2 sind in den Fällen des
$ 47a entsprechend anzuwenden. Hierbei ist
& 47 Absatz 4 zu beachten."
$ 50 erhält, ohne daß die Überschrift sich ändert,
folgendeFassung:
„(1) Eine Nachversteuerung von Mehrentnah-

men kommt so lange und insoweit in Betracht,
als ein unter Anwendung der Vorschriften des
$ 49 Absatz 2 festgestellter Betrag vorhanden ist.
(2) Zur Feststellung, ob eine Mehrentnahme

vorliegt, ist zunächst ein nach $ 49 Absatz 1 fest-
gestellter Betrag von den Entnahmen zu kürzen.
Ergibt sich danach noch eine Mehrentnahme im
Sinn des $ 32a Absatz A des Gesetzes, so ist
der nach $ 49 Absatz 1 festgestellte Betrag zu
streichen und die Mehrentnahme bis zur Höhe
des nach $ 49 Absatz 2 festgestellten Betrags
zum Zweck der Nachversteuerung dem Einkom-
men hinzuzurechnen. Ergibt sich keine Mehr-
entnahme, übersteigen die Entnahmen aber die
Summe der bei der Veranlagung zu berücksich-
tigenden Gewinne aus Land- und Forstwirtschaft
und aus Gewerbebetrieb, so ist lediglich der
übersteigendeBetrag von dem nach $ 49 Ab-
satz 1 festgestellten Betrag abzuziehen; eine
Nachversteuerung findet in diesem Fall nicht
statt.



(3) Im Fall des $ 46 ist die Vorschrift des $ 31
Absatz 2 anzuwenden.

(4) Hat der Steuerpflichtige oder sein Rechts-
vorgänger bereits die Steuererleichterung des
$ 32a Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes
1949 in Anspruch genommen, so ist im Fall von
Mehrentnahmen eine Nachversteuerung nach
$ 32a Absatz 4 des Einkommensteuergesetzes
1949 ($ 50 der Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnung 1949) nur dann und insoweit vorzu-
nehmen, als nicht wegen Vorhandenseins eines
nach $ 49 Absatz 2 festgestellten Betrags eine
Nachversteuerung vorzunehmen ist,

(5) Die Vorschriften des $ 31 Absätze 3 und 4
sind anzuwenden."
$ 51 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 erhält folgenden Zusatz:
„Hierbei ist $ 33 Absatz 2 des Gesetzes zu
beachten.“

b)In $ 51 Absatz 3 werden hinter den Worten
„des Einkommens“ die Worte „vermindert um
die nach $ 33 a des Gesetzes in Betracht kom-
menden Freibeträge” eingefügt. Die Über-
schrift der ersten Spalte der Tabelle erhält
folgende Fassung:

„bei einem Einkommen, vermindert um
die nach $ 33a des Einkommensteuer-
gesetzes in Betracht kommenden Frei-
beträge von DM“.

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
„(4) Sind die Voraussetzungen der Absätze
1 bis 3 gegeben, so stellt der Betrag, der die
nach Absatz 3 sich ergebendeMehrbelastung
übersteigt, die UÜberbelastung dar. In der
Überbelastung dürfen Aufwendungen im Sinn
des $ 33 Absatz 2 des Gesetzeshöchstensmit
den in $ 33a des Gesetzes aufgeführten Be-
trägen enthalten sein. Der Überbelastungs-
betrag wird für die Berechnung der Einkom-
mensteuer abgezogen.“

Hinter $ 51 wird folgender $ 5l a mit der folgen-
den Überschrift eingefügt:

„Zu $ 33 a des Gesetzes
$ 5la

Begriffsbestimmungfür Flüchtlinge
und politisch Verfolgte

Für Flüchtlinge, Vertriebene und politisch
Verfolgte gelten die Bestimmungen des $ 9 Ab-
satz 4 entsprechend.“
Die $$ 53, 54 und 56 entfallen,
$ 57 wird wie folgt geändert:
a) Es wird folgender Absatz 1 eingefügt:
„(1) Im Fall des $ 46 Absatz 1 Ziffer 4 des Ge-
setzes muß der Steuerpflichtige bis zum Ab-
lauf der Steuererklärungsfrist die Veranlagung
beantragen und ein berechtigtes Interesse
nachweisen.”

b) Der bisherige $ 57 wird 8 57 Absatz 2,
$ 58 Absatz 2 wird gestrichen.
Es werden folgende neue $$ 58a und 58b ein-
gefügt:

„Zu $ 50 des Gesetzes
$ 58a

Abzug bestimmter Betriebsausgaben
bei beschränkt Steuerpflichtigen

a)

(1) Bei beschränkt Steuerpflichtigen ist ein
wirtschaftlicher Zusammenhang mit inländischen
Einkünften im Sinn des $ 50 Absatz 1 Satz 1 des
Gesetzes auch dann gegeben, wenn aus diesen
inländischen Einkünften Zuschüsse oder unver-
zinsliche Darlehen zur Förderung des inländi-
schen Wohnungsbaues im Sinn des $ 7c des Ge-
setzes oder zur Förderung des inländischen
Schiffbaues im Sinn des $ 7d Absatz 2 des Ge-
setzes gegeben werden.
(2) Die $$ 10Absatz 1 Ziffer 4, 10a, 32a und 34

des Gesetzes sind nur unter den in $ 50 Ab-
satz 1 Satz 1 des Gesetzes bezeichneten Voraus-
setzungen anwendbar. Im übrigen können be-
schränkt Steuerpflichtige die $$ 10, 10a, 32a
und 34 des Gesetzes nicht in Anspruch nehmen.

(3) 8 50 des Gesetzes und Absätze 1 und 2
gelten auch im Fall des $ 1 Absatz 3 des Ge-
setzes."
b) Schlußbestimmungen

8 58b
Vorauszahlung bis zur Bekanntgabe

des Steuerbescheids 1949
Bis zur Bekanntgabe des Steuerbescheids für

das Kalenderjahr 1949 bemessen sich auch die
nach Ablauf des Kalenderjahres 1950 zu leisten-
den Vorauszahlungen nach $ 2 der Verordnung
über die Bemessung, Entrichtung und Anrech-
nung der für die Kalenderjahre 1949 und 1950
zu leistenden Vorauszahlungen auf die Ein-
kommen- und Körperschaftsteuer vom 3, Mai
1950 (BGBl. S. 107).
$ 59 erhält folgende Fassung:

„8 59
Anwendungszeitraum

Diese Verordnung ist außer den $$ 30a und
47 a, die bereits für den Veranlagungszeitraum
1949 Anwendung finden, erstmalig für den am
1. Januar 1950 beginnenden Veranlagungszeit-
raum anzuwenden.“
Die Anlagen 1 und 2 werden durch die Anlage
Einkommensteuer-Jahrestabelle 1950ersetzt.

82
Maßgebende Vorschriften

der Länder der französischen Zone
(1) An die Stelle des Gesetzes über die Eröffnungs-

(2)An dieStelle desGesetzeszurMilderung drin-
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Gesetz

Der Bundestaghat mit Zustimmungdes Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen:

Artikell
Anderung des Einkommensteuergesetzes

Das in den Ländern Bayern, Bremen, Hamburg,
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schles-
wig-Holstein und Württemberg-Baden geltende
Einkommensteuergesetz in der Fassung vom 10.
August1949(WiGBl.S.266)wirdwie folgtgeändert:
1. $ 1 erhält folgende Fassung:

„1
(1) Natürliche Personen, die im Inland einen

Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben, sind vorbehaltlich des Absatzes 3 un-
beschränkt einkommensteuerpflichtig. Die un-
beschränkte Einkommensteuerpflicht erstreckt
sich auf sämtliche Einkünfte.

(2) Natürliche Personen, die im Inland weder
einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt haben, sind beschränkt einkommen-
steuerpflichtig mit inländischen Einkünften im
Sinn des $ 49. ”

(3)Absatz 2 gilt entsprechendfür natürliche
Personen, die weder einen Wohnsitz noch ihren
gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet, aber
einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt in einem zum Inland gehörenden Gebiet
haben, in dem Personen mit Wohnsitz oder ge-
wöhnlichem Aufenthalt im Bundesgebiet als
beschränkteinkommensteuerpflichtigbehandelt
werden.“

2. $ 2 wird wie folgt geändert:
a)Im Absatz 2 wird der Klammerzusatz „($ 10)"
ersetzt durch „{$$ 10 und 10a)“.

b)Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
„Bei der Ermittlung des Einkommensbleiben

die in $ 49 genannten Einkünfte, die in zum
Inland gehörenden Gebieten außerhalb des
Bundesgebietesbezogen worden sind, außer
Ansatz, wenn in diesen Gebieten Personen,
die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthaltimBundesgebiethaben, alsbeschränkt
einkommensteuerpflichtigbehandeltwerden.“

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

.‚(5) Bei Land- und Forstwirten und bei Ge-
werbetreibenden ist der Gewinn nach dem
Wirtschaftsjahr zu ermitteln. Wirtschafts-
jahr ist:

1.bei Land- und Forstwirten, gleichviel ob sie
Bücher führen oder nicht, der Zeitraum
vom 1. Juli bis zum 30. Juni;

2.bei Gewerbetreibenden, deren Firma im
Handelsregister eingetragen ist und die
Bücher nach den Vorschriften des Handels-
gesetzbuches ordnungsmäßig führen, der
Zeitraum, für den sie regelmäßig Abschlüsse
machen;

3.bei den anderen Gewerbetreibenden das
Kalenderjahr.”

d)Es wird folgender Absatz 6 hinzugefügt:
„(6) Bei Land- und Forstwirten und bei Ge-

werbetreibenden, deren Wirtschaftsjahr vom
Kalenderjahr abweicht, ist der Gewinn aus
Land- und Forstwirtschaftoder ausGewerbe-
betriebbei derErmittlungdes Einkommensin
folgender Weise zu berücksichtigen:
1.Bei Land- und Forstwirten ist der Gewinn
des Wirtschaftsjahres auf das Kalenderjahr,
in dem das Wirtschaftsjahr beginnt, und
auf das Kalenderjahr, in dem das Wirt-
schaftsjahr endet, entsprechend dem zeit-
lichen Anteil aufzuteilen;

2.bei Gewerbetreibendenist der Gewinn des.
Wirtschaftsjahresauf das Kalenderjahr, in
dem das Wirtschaftsjahr beginnt, und auf
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das Kalenderjahr, in dem das Wirtschafts-
jahr endet, entsprechend dem Verhältnis
der gesamten im Wirtschaftsjahr erzielten
und auf das jeweilige Kalenderjahr ent-
fallenden Umsätze aufzuteilen. Bei der Auf-
teilung sind die mit einem ermäßigten
Steuersatz nach $&34 Absatz 2 Ziffer 1 zu
versteuernden Veräußerungsgewinne aus-
zuscheiden und dem Gewinn des Kalender-
jahres hinzuzurechnen, in dem diese Ver-
äußerungsgewinne entstanden sind. Bei
Feststellung des Verhältnisses der Umsätze
nach Ziffer 2 bleiben die mit dem Ver-
äußerungsgewinn zusammenhängenden Um-
sätze außer Betracht.”

$ 3 erhält folgende Fassung:

„8 3
Steuerfrei sind:

1.Leistungen aus einer Krankenversicherung
und aus der gesetzlichen Unfallversicherung
sowie Sachleistungen aus der gesetzlichen
Rentenversicherung der Arbeiter und der
Angestellten und aus der Knappschaftsver-
sicherung;

2.die gesetzlicheversicherungsmäßigeArbeits-
losenunterstützung, die gesetzliche Arbeits-
losenfürsorge und die gesetzliche Kurz-
arbeiterunterstützung;

3. Kapitalabfindungen auf Grund der gesetz-
lichen Rentenversicherung der Arbeiter und
der Angestellten, aus der Knappschaftsver-
sicherung und auf Grund der Beamten- (pen-
sions) gesetze;

4. Renten aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung der Arbeiter und der Angestellten,
Renten aus der Knappschaftsversicherung
und Renten, die auf Grund eines Versiche-
rungsvertrages oder aus Unterstützungs-
kassen gezahlt werden, bis zu einem Betrag
von insgesamt600Deutsche”Mark jährlich.
Soweit diese Renten insgesamt 600 Deutsche
Mark jährlich übersteigen,sind sie steuer-
pflichtig. Die Steuerbefreiung für Renten
aus Versicherungsverträgen oder aus Unter-
stützungskassen gilt nur für Renten bis zu
einem Höchstbetrag von insgesamt 3600
Deutsche Mark;

5.Bezüge, die auf Grund gesetzlicher Vor-
schriften aus Öffentlichen Mitteln versor-
gungshalber an Kriegsbeschädigte, Kriegs-
hinterbliebene und ihnen gleichgestellte
Personen gezahlt werden, soweit es sich
nicht um Bezüge handelt, die auf Grund
der Dienstzeit gewährt werden;

6. Bezüge im Rahmen der Soforthilfe nach dem
Soforthilfegesetz;

7. Geldrenten, Kapitalentschädigungen und
Leistungen im Heilverfahren, die auf Grund
gesetzlicher Vorschriften zur Wiedergut-

machung nationalsozialistischen Unrechts
für Schaden an Leben, Körper, Gesundheit
und durch Freiheitsentzuggewährt werden;

8.Entschädigungen auf Grund arbeitsrecht-
licher Vorschriften wegen Entlassung aus
einem Dienstverhältnis;

9. Übergangsgelder und Übergangsbeihilfen auf
Grund gesetzlicherVorschriften wegen Ent-
lassung aus einem Dienstverhältnis;

10.Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder aus
Mittein einer öffentlichen Stiftung, die
wegen Hilfsbedürftigkeit oder als Beihilfe
zu dem Zweck bewilligt werden, die Erzie-
hung oder Ausbildung, die Wissenschaft
oder Kunst unmittelbarzu fördern.Darunter
fallen nicht Kinderzuschläge und Kinder-
beihilfen,die auf Grund der Besoldungs-
gesetze, besanderer Tarife oder ähnlicher
Vorschriften gewährt werden;

wandsentschädigungen und Reisekosten.
Dagegen sind Entschädigungen, die für Ver-
dienstausfallundZeitverlust gezahltwerden,
steuerpflichtig;

12.Vorzugsrentenauf Grund des Gesetzesüber
die Ablösung öffentlicher Anleihen;

13.Heiratsbeihilfen und Geburtsbeihilfen, die
an Arbeitnehmer von dem Arbeitgeber ge-
gezahlt werden. Übersteigt die Heiratsbei-
hilfe den Betrag von 500 Deutsche Mark, die
Geburtsbeihilfe den Betrag von 300Deutsche
Mark, so ist der übersteigende Betrag
steuerpflichtig;

14.andere besondere Zuwendungen des Arbeit-
gebers an den Arbeitnehmer, z. B. Jubi-
läumsgeschenke, nach näherer Maßgabe
einer Rechtsverordnung, soweit es aus sozia-
len Gründen geboten erscheint, die Zuwen-
dungen ganz oder teilweise steuerfrei zu be-
lassen.“

Fassung:
„(2) Eine Ersatzbeschaffung im Sinn des Ab-

satzes 1 liegt vor, wenn das angeschaffte oder
hergestellte Wirtschaftsgut dieselbe oder eine
entsprechendeAufgabe erfüllt wie ein Wirt-
schaftsgut, das nach dem 1. Januar 1939 aus
dem Betriebsvermögen ausgeschieden ist; Vor-
aussetzung ist, daß das ersetzte Wirtschaftsgut
vor dem 21. Juni 1948angeschafftoder herge-
stellt worden ist.“

Dem $ 7b wird folgender Absatz 2 angefügt:
„(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten

entsprechend für Aufwendungen, die nach dem
31. Dezember 1949 für Zubauten, Ausbauten
oder Umbauten an bestehenden Gebäuden ge-
macht worden sind. wenn die neu hergestellten
Gebäudeteile zu mehr als 80 vom Hundert
Wohnzwecken dienen.



„8 7c

Förderung desWohnungsbaues

Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, können
Zuschüsse oder unverzinsliche Darlehen zur
Förderung des Wohnungsbaues, sonstige Steuer-
pflichtige können Zuschüsse zur Förderung des
Wohnungsbaues im Jahr der Hingabe als Be-
triebsausgabe oder Werbungskosten absetzen,
wenn die Zuschüsse oder Darlehen gegeben
werden an

a) gemeinnützige Wohnungsunternehmen,

b) Organe der staatlichen Wohnungspolitik,

c) gemeinnützige Siedlungsunternehmen,

d)zur Ausgabe von Heimstätten zugelassene
Unternehmen,

e) sonstige Wohnungs- und Siedlungsunterneh-
men und private Bauherren, soweit durch
Zuschüsse oder Darlehen der Bau von Woh-
nungen gefördert wird, die hinsichtlich der
Größe, Ausstattung und Miete (Mietwert) den
Bestimmungen der $$ 10 und 11 der Verord-
nung zur Durchführung des Gesetzes über die
Gemeinnützigkeit im Wohnungswesen vom
23. Juli 1940(Reichsgesetzbl. IS. 1012)entspre-
chen. Der Nachweis hierfür wird durch eine
Bescheinigung der für das Wohnungswesen
zuständigen Verwaltungsbehörde erbracht.”

„(2) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf
Grund ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln,
können Zuschüsse oder unverzinsliche Darlehen
zur Förderung des Schiffbaues, sonstige Steuer-
pflichtige können Zuschüsse zur Förderung des
Schiffbaues im Jahr der Hingabe als Betriebs-
ausgabeoder Werbungskosten absetzen,wenn
die Zuschüsse oder Darlehen einem Unter-
nehmer für den Bau eines von ihm bei einer
Werft im Bundesgebiet in Auftrag gegebenen,
zum Erwerb durch die Schiffahrt dienenden
Schiffes gegeben werden und dieses Schiff
nach Fertigstellung in sein Eigentum übergeht.”

$ 7e wird wie folgt geändert:
a)In der Überschrift werden hinter dem Wort
„Fabrikgebäude” eingefügt: „, Lagerhäuser”,

b) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„(1}) Gewerbetreibende, die den Gewinn

nach $ 4 Absatz 1 oder nach $ 5 auf Grund
ordnungsmäßiger Buchführung ermitteln, kön-
nen bei Gebäuden, die im eigenen gewerb-
lichen Betrieb unmittelbar
a)der Fertigung oder
b)der Bearbeitungvon zum Absaiz bestimm-
ten Wirtschaftsgütern oder

c)der Wiederherstellung von Wirtschafts-
gütern oder

d)ausschließlich der Lagerung von Waren, die
zum Absatz an Wiederverkäufer bestimmt
sind oder für fremdeRechnung gelagert
werden,

dienen und nach dem 31. Dezember 1948
hergestellt worden sind, neben der nach $ 7
von den Herstellungskosten zu bemessenden
Absetzung für Abnutzungim Wirtschaftsjahr
der Herstellung des Gebäudes und in dem
darauf folgenden Jahr bis zu je 10 vom
Hundert der Herstellungskosten absetzen.”

a)In Absatz 1 Ziffer 2 wird Buchstabe f ge-
strichen;

b)Im Absatz 1 entfällt die Ziffer 3 (s. $ 10a);

c)In Absatz2 erhaltendie Ziffern3 und4 die
folgende Fassung:

„3. Für die Sonderausgaben im Sinn des Ab-
satzes1 Ziffer2 gilt folgendes:

a)Die Aufwendungen sind bis zu einem Jah-
resbetrag von 800 Deutsche Mark in voller
Höhe abzugsfähig. Dieser Betrag erhöht
sich um je 400 Deutsche Mark im Jahr für
die Ehefrau und für jedes Kind im Sinn des
$ 32 Absatz 4 Ziffer 4, für das dem Steuer-
pflichtigen Kinderernräßigung zusteht oder
gewährt wird;

b)die Ausgaben zur Förderung besonders an-
erkannter wissenschaftlicher Einrichtungen
und zur Förderung besonders anerkannter
mildtätigerEinrichtungensind bis zur Höhe
von insgesamt 10vom Hundert des’Gesamt-
betrags der Einkünfte oder 2 vom Tausend
eines Betrages, der sich aus den im Kalen-
derjahr getätigten Aufwendungen für Löhne
und Gehäiter und dem steuerbaren Umsatz
zusammensetzt, in jedem Fall, auch neben
den in Buchstabe a genannten Beträgen,
voll abzugsfähig;

c)übersteigen die Sonderausgabenim Sinn
des Absatzes 1 Ziffer 2 die in den vorste-
henden Buchstaben a und b genannten Be-
träge, so ist der darüber hinausgehende
Betrag zur Hälfte abzugsfähig. In diesem
Fall dürfen jedoch über die in den Buch-
staben a und b genannten Beträge hinaus
vom Gesamtbetrag der Einkünfte höchstens
15 vom Hundert des Gesamtbetrages der
Einkünfte, jedoch nicht mehr als 15000
Deutsche Mark abgezogenwerden. Wird
von den Vorschriften des $ 10a oder des
$ 32a Gebrauch gemacht,so sind die Ein-
künfte aus den Einkunftsarten, für die die
Vergünstigung in Anspruch genommen
wird, bei der BerechnungdesGesamtbetra-
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ges der Einkünfte nach Satz 2 auszu-
scheiden;

d)für Sonderausgaben im Sinn des Absatzes
1 Ziffer 2 erhöhen sich bei Steuerpflich-
tigen, die mindestens vier Monate vor dem
Ende des Veranlagungszeitraums das 50.
Lebensjahr vollendet haben und in deren
Einkommen überwiegend Einkünfte aus
selbständiger Arbeit oder aus nicht selb-
ständiger Arbeit enthalten sind, der im
Buchstabe a Satz 1 genannte Jahresbetrag
von 800 Deutsche Mark auf 1600 Deutsche
Mark, der im Buchstabe a Satz 2 genannte
Betrag von je 400 Deutsche Mark auf je
800 Deutsche Mark.

4.Hat die Steuerpflicht nicht während eines
vollen Kalenderjahres bestanden, so sind die
Jahresbeträge nach Ziffer 3 Buchstaben a und
d entsprechend der Zahl der vollen Monate,
in denen die Steuerpflicht bestanden hat,
herabzusetzen und auf volle Deutsche Mark
nach unten abzurunden.“

Nach $ 10 wird folgender $ 10a neu eingefügt:

„810a
Steuerbegünstigung

des nicht entnommenen Gewinns

{1)Bei Steuerpflichtigen,.die ihre Gewinne
aus Land- und Forstwirtschaft und aus Ge-
werbebetrieb auf Grund ordnungsmäßiger
Buchführung nach $ 4 Absatz 1 oder nach $5
ermitteln, können auf Antrag bis zu 50 vom
Hundert der Summe der nicht entnommenen
Gewinne, höchstens aber 15 vom Hundert der
Summe der Gewinne als Sonderausgaben vom
Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden.
Als nicht entnommen gilt auch der Teil der
Summe der Gewinne, der zur Zahlung der auf
die Betriebsvermögen entfallenden Abgaben
nach dem Soforthilfegesetz verwendet wird.
Der als steuerbegünstigt in Anspruch genom-
mene Teil der Summe der Gewinne ist bei
der Veranlagung besonders festzustellen.

(2) Übersteigen in einem der folgenden Jahre
bei dem Steuerpflichtigen oder seinem Gesamt-
rechtsnachfolger die Entnahmen aus dem Be-
trieb die Summeder bei der Veranlagungzu
berücksichtigenden Gewinne aus Land- und
Forstwirtschaft und aus Gewerbebetrieb,so ist
der übersteigende Betrag (Mehrentnahme) bis
zur Höhe des besonders festgestellten Betrags
(Absatz 1 letzter Satz) dem Einkommen im Jahr
der Mehrentnahme zum Zweck der: Nachver-
steuerunghinzuzurechnen,Beträge,die zur Zah-
lung der auf die Betriebsvermögenentfallen-
den Abgabe nach dem Soforthilfegesetz ver-
wendet werden, rechnen auch in diesem Fall
nicht zu den Entnahmen. Soweit Entnahmen
zur Zahlung von Erbschaftsteuerauf den Er-
werb des Betriebsvermögens von Todes wegen
oder auf den Übergang des Betriebsvermögens

Erbschaftsteuergesetzes verwendet werden,
oder soweit sich Entnahmen durch Veräußerung
des Betriebs ($$ 14 und 16) ergeben, unter
liegen sie einer Nachversteuerung mit den
Sätzen des $ 34 Absatz 1; das gilt nicht für die
Veräußerung eines Teilbetriebs und im Fall
der Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft.
Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist eine
Nachversteuerung auch dann vorzunehmen,
wenn in dem in Betracht kommenden Jahr eine
Mehrentnahme nicht vorliegt.

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2
gelten entsprechendfür den Gewinn aus selb-
ständiger Arbeit mit der Maßgabe, daß dieser
Gewinn hinsichtlich der Steuerbegünstigung
(Absatz 1) und der Nachversteuerung (Ab-
satz 2) für sich zu behandeln ist."

$ 20 Absatz 1 Ziffer 1 erhält folgende Fassung:

„1. Gewinnanteile (Dividenden), Zinsen, Aus-
beuten und sonstige Bezüge aus Aktien,
Kuxen, Genußscheinen, Anteilen an Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, an Er-
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften
und Kolonialgesellschaften, aus Anteilen
an der Reichsbank, der Bank deutscher Län-
der, den Landeszentralbankenund bergbau-
treibenden Vereinigungen, die die Rechte
einer juristischen Person haben;

In $ 29 Absatz 2 Ziffer 1 Buchstabe a werden
die Worte:

„vom Reichsminister der Finanzen” durch
die Worte: „durch Rechtsverordnung” er-
setzt.

$ 31 erhält folgende Fassung:

„8 31
Pauschbesteuerung

(1) Bei Personen, die durch Zuzug aus dem
Ausland unbeschränkt steuerpflichtig werden,
können die obersten Finanzbehörden der Län-
der mit Zustimmung des Bundesministers der
Finanzen die Einkommensteuer bis zur Dauer
von zehn Jahren seit Begründung der unbe-
schränkten Steuerpflicht in einem Pauschbetrag
festsetzen.

(2) Die Besteuerung der Auslandsbeamten
kann durch Rechtsverordnungabweichendvon
den allgemeinen Vorschriften geregelt werden.”

In &$32 Absatz 3 erhält die Ziffer 2 folgende
Fassung:

„2. Unverheiratete Personen, die mindestens
vier Monate vor dem Ende des Veranla-
gungszeitraumes das 60. Lebensjahr oder,
wenn sie verwitwet sind, das 50. Lebensjahr
vollendet haben.“



„9 32a

Steuererleichterung für buchführende
Land- und Forstwirte und buchführende

Gewerbetreibende

(1) Auf Antrag wird die Summe der Gewinne
eines Steuerpflichtigen aus Land- und Forst-
wirtschaft und aus Gewerbebetrieb mit einem
Steuersatz von 50 vom Hundert zur Einkom-
mensteuer herangezogen, wenn folgende Vor-
aussetzungen sämtlich erfüllt sind:
1.Die Gewinne müssen auf Grund ordnungs-
mäßiger Buchführung nach $ 4 Absatz 1 oder
nach $ 5 ermittelt werden;

2.die Summe der Gewinne muß nach Aus-
gleich mit den die übrigen Finkünfte über-
steigenden Verlusten mehr als 60000
Deutsche Mark betragen;

3. die Entnahmen dürfen 18000 Deutsche Mark
zuzüglich 2000 Deutsche Mark für jedes
Kind, für das dem Steuerpflichtigen Kinder-
ermäßigung zusteht oder gewährt wird, nicht
übersteigen. An Stelle des sich nach Satz 1
ergebenden Gesamtbetrags treten auf Antrag
5 vom Hundert der Summe der Gewinne, Bei
der Berechnung des Höchstbetrags rechnen
nicht zu den Entnahmen die Beträge, die für
folgende Zwecke entnommen werden:
a)zur Zahlung der auf die Betriebsvermögen
entfallenden Abgabe nach dem Soforthilfe-
gesetz,

b)zur Zahlung der auf die Gewinne entfallen-
den Steuernvom Einkommenund zur Zah-
lung der auf die Betriebsvermögen entfal-
lenden Vermögensteuer,

c)für Sonderausgaben im Sinn des $ 10 Ab-
satz 1 Ziffer 2 in der sich aus $ 10Absatz
2 Ziffer 3 Buchstaben a und b ergebenden
Höhe und für Sonderausgabenim Sinn des
$ 10 Absatz 1 Ziffer 5.

(2) Macht der Steuerpflichtige von der Re-
gelung in Absatz 1 Gebrauch, so gilt folgen-
des: \

1.Der Unterschiedsbetrag zwischen dem tat-
sächlichen Einkommen und dem Einkommen,
das bei Zugrundelegung der Einkommen-
steuertabelle der nach Absatz 1 festgesetzten
Einkommensteuer entspricht, ist bei der Ver-
anlagung besonders festzustellen;

2.die $$ 10a und 34 dürfen für die Gewinne
aus Land- und Forstwirtschaft und aus Ge-
werbebetrieb nicht in Anspruch genommen
werden.

(3) Für die Berechnung der Einkommensteuer
gilt im Fall des Absatzes 1 im übrigen folgen-
des: Auf den Teil des Einkommens, der nach
Abzug der steuerbegünstigtenSumme der Ge-
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winne (Absatz 1) verbleibt, ist der durchschnitt-
liche Steuersatz anzuwenden, der sich ohne
Inanspruchnahme der Vergünstigung des Ab-
satzes1 bei der Veranlagung des Einkommens
ergeben würde.

(4) Übersteigen in einem der folgenden Jahre
bei dem Steuerpflichtigen oder seinem Gesamt-
rechtsnachfolger die Entnahmen aus dem Be-
trieb die Summe der bei der Veranlagung zu
berücksichtigendenGewinne aus Land- und
Forstwirtschaft und aus Gewerbebetrieb und
den Betrag, der im Jahr der Begünstigung we-

Ziffer 3 maßgebende Betrag, so ist der über-
steigende Betrag (Mehrentnahme) bis zur Höhe
des besonders festgestellten Betrags (Absatz 2
Ziffer 1) dem Einkommen im Jahr der Mehr-
entnahme zum Zweck der Nachversteuerung
hinzuzurechnen. Im übrigen finden die Sätze
2 bis 4 des $ 10a Absatz 2 Anwendung.”

Dem $ 33 wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2). Als zwangsläufig erwachsene außerge-
wöhnliche Belastungen werden auch die Auf-
wendungen für die Wiederbeschaffung notwen-
digen Hausrats und notwendiger Kleidung be-
handelt, soweit diese durch Kriegseinwirkung
oder Aufgabe des Wohnsitzes in einem zum
Inland gehörenden Gebiet außerhalb des Bun-
desgebiets verloren wurden und Ersatz aus
öffentlichen Mitteln nicht geleistet worden ist.
Der vom Einkommen abzuziehende Betrag darf
die in $ 33a aufgeführtenBeträge nicht über-
schreiten.‘

Nach $ 33 wird folgender $ 33a eingefügt:

„8 33a
Freibeträge für besondere Fälle

(1) Bei Flüchtlingen, Vertriebenen und Poli-
tisch Verfolgten, Personen, die nach dem 1. Ja-
nuar 1949 aus Kriegsgefangenschaft heimge-
kehrt sind (Spätheimkehrer), sowie bei Per-
sonen, die den Hausrat und die Kleidung in-
folge Kriegseinwirkung verloren haben (Total-
schaden) und dafür höchstens eine Entschädi-
gung von 50 vom Hundert dieses Kriegssach-
schadens erhalten haben, wird auf Antrag ein
Freibetrag in der folgenden Höhe vom Ein-
kommen abgezogen:

480 Deutsche Mark bei Personen der Steuer-
klasse I

600 Deutsche Mark bei Personen der Steuer-
klasse II,

720DeutscheMark bei Personen der Steuer-
klasse III;
der Betrag von 720 DeutscheMark erhöht
sich für das dritte und jedes weitere Kind,
für das dem SteuerpflichtigenKinderermäßi-
gung zusteht oder gewährt wird, um je 60
Deutsche Mark.
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20.

Satz1 gilt auch, wenn die bezeichneten Voraus-
setzungen nicht bei dem Steuerpflichtigen
selbst, sondern bei der mit ihm zusammenzu
veranlagenden Ehefrau vorliegen. Übersteigen
die Aufwendungen zur Wiederbeschaffüng von
Kleidung und Hausrat die genannten Freibe-
träge, so sind sie bei Nachweis der gesamten
Aufwendungen bis zur nochmaligen Höhe der
genannten Freibeträge abzugsfähig.

(2) Die in Absatz 1 genannten Personen
können $ 33 für Aufwendungen zur Wieder-
beschaffung von Hausrat und Kleidung nicht
in Anspruch nehmen."

$ 34a erhält folgende Fassung:

„$ 34a
Steuersätze für Entlohnung von Mehr-
arbeit bei Einkünften aus nichtselb-

ständiger Arbeit

(1) Sind gesetzlich oder in Tarifverträgen für
Dienste, die über die Dauer der regelmäßigen
gesetzlichen oder tariflichen Arbeitszeit, min-
destens jedoch über 48 Stunden in der Woche
hinaus geleistet werden (Mehrarbeit), besondere
Entlohnungen (Mehrarbeitsiohn) vorgesehen,
so beträgt die Einkommensteuer von dem für
die einzelnen Mehrarbeitsstunden gezahlten
Arbeitslohn ohne die Mehrarbeitszuschläge 5
vom Hundert, wenn dieser Arbeitslohn für die
Mehrarbeit rach der gleichen Berechnungs-
grundlage ermittelt wird wie der für die regel-
mäßige gesetzliche oder tarifmäßige Arbeits-
zeit gezahlte Arbeitslohn,

(2) Die gesetzlichen oder tariflichen Zu-
schläge für Mehrarbeit sind steuerfrei. Die ge-
setzlichen oder tariflichen Zuschläge für Sonn-
tags-, Feiertags- und Nachtarbeit sind auch
dann steuerfrei, wenn es sich nicht um Mehr-
arbeit handelt.

(3) Die Vorschriften in den Absätzen 1 und 2
finden keine Anwendung bei Arbeitnehmern,
deren Arbeitslohn insgesamt 7200 Deutsche
Mark im Kalenderjahr übersteigt."

$ 35 erhält folgende Fassung:

„8 35
Bemessungund Entrichtung der

Vorauszahlungen

(1) Der Steuerpflichtige hat am 10. März, 10.
Juni, 10.Septemberund 10.DezemberVoraus-
zahlungenzu entrichten.

(2) Die Vorauszahlungen bemessen sich
grundsätzlich nach der Steuer, die sich nach
Anrechnung der Steuerabzugsbeträge ($ 47 Ab-
satz 1 Ziffer 2) bei der letzten Veranlagung er-
geben hat. Das Finanzamt kann die Voraus-
zahlungen der Steuer anpassen, die sich für
den laufenden Veranlagungszeitraum voraus-
sichtlich ergeben wird."

In $ 39 Absatz 3 erhält die Ziffer 2 folgende
Fassung:

„2. unverheiratete Arbeitnehmer, die das 60.
Lebensjahr, oder, wenn sie verwitwet sind,
das 50. Lebensjahr vollendet haben."

$ 41 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 erhalten die Ziffern 1 und 2 fol-
gende Fassung,

„1.Wenn die Werbungskosten im Sinn der
$8 9, 7cund 7?dAbsatz 2, die bei den Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit zu
berücksichtigen sind, 312DeutscheMark
im Jahr übersteigen, der 312 Deutsche
Mark übersteigende Betrag;

2. wenn die Sonderausgaben im Sinn des
$ 10 Absatz 1 Ziffer 1, Ziffer 2 Buchstaben
a, b und e, Ziffern 5 und 6 und Absatz 2
468 Deutsche Mark im Jahr übersteigen,
der 468 Deutsche Mark übersteigende Be-
trag;"

b)In Absatz 1 wird folgende Ziffer 5 angefügt:
„>. die nach $ 33 a abzugsfähigen Beträge."

In $ 42 erhält der letzte Satz folgende Fassung:
„Durch Rechtsverordnungkann ein anderes
Verfahren vorgeschrieben werden."

$ 50 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Be-

triebsausgaben ($ 4 Absatz 4) oder Werbungs-
kosten ($ 9) nur insoweit abziehen, als sie mit
inländischen Einkünften im wirtschaftlichen
Zusammenhang stehen. Die Vorschriften der
$$ 33 und 33a sind nicht anwendbar. Unter der
Voraussetzung, daß im Inland ordnungsmäßig
Bücher geführt werden und der Gewinn auf
Grund dieser Buchführung nach $ 4 Absatz 1
oder nach $ 5 ermittelt wird, sind folgende
Vorschriften anwendbar:

$ 10 Absatz 1 Ziffer 4, $ 10a, $32 a,

$ 34 hinsichtlich der Veräußerungsgewinne im
Sinn der $$ 14 und 16 und hinsichtlich der Ein-
künfte aus außerordentlichen Waldnutzungen.“

Die zu’ veranlagende Einkommensteuer ($ 32
Absatz 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes)
und die Lohnsteuer ($ 39 Absatz 1 Satz 1 des
Einkommensteuergesetzes) bemessen sich nach
der Anlage zu diesemGesetz,

Artikelll
Durchführung des Einkommensteuer-

gesetzes

Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Bundesrates

für das zweite Halbjahr 1948und die Kalender-
jahre 1949 bis 1951 über die Abgrenzung der



Steuerpflicht, die Ermittlung der Einkünfte, die
Feststellung des Einkommens einschließlich
der abzugsfähigen Beträge, die Veranlagung,
die Anwendung der Tarifvorschriften, die Re-
gelung der Steuerentrichtung einschließlich der
Steuerabzüge und die Besteuerung der be-
schränkt Steuerpflichtigen einschließlich eines
Steuerabzugs Rechtsverordnungen zur Durch-
führung des Einkommensteuergesetzesund
dieses Gesetzes zu erlassen, soweit dies zur
Wahrung der Gleichmäßigkeit bei der Besteue-
zung und zur Beseitigung von Unbilligkeiten
in Härtefällen erforderlich ist;
Bestimmungen durch Rechtsverordnung zu er-
lassen:
a) über die Nachversteuerung in den Fällen des

$ 10a Absätze 2 und 3 und des $ 32a Absatz
4 des Einkömmensleuergesetzes;

b)über die Erstattung oder Anrechnung der
ab 1. Januar 1950 überzahlten Lohnsteuer,
über die Berechnung und Anrechnung
steuerfreier Beträge im Sinn des $ 41 des
Einkommensteuergesetzes in der Fassung
dieses Gesetzes im Kalenderjahr 1950 und
über das dabei zu beachtende Verfahren;

c) über die Bemessung, Entrichtung und An-
rechnung der für die Kalenderjahre 1949und
1950 zu leistenden Vorauszahlungen,

d)über eine Abschreibungsfreiheit zur Förde-
rung des Baues von Landarbeiterwohnungen
und über eine Steuerermäßigung beim Bau
von Heuerlings- und Werkwohnungen für
länäliche Arbeiter;

e) über die steuerliche Behandlung von Eıfin-
dervergütungen;

f}über die Anerkennung steuerbegünstigter
Kapitalansammlungsverträge;

g)über die Anerkennung steuerbegünstigter
Ausgaben zur Förderung gemeinnütziger,
mildtätiger, kirchlicher, religiöser und: wis-
senschaftlicher Zwecke und über die beson-
dere Anerkennung wissenschaftlicher oder
mildtätiger Einrichtungen;

h)über die Gewährung der Vergünstigung des
$ 41 Absatz 1 Ziffer 3 für auf Grund von be-
stimmten Versicherungsverträgen geleistete
Beiträge und Versicherungsprämien zu Ver-
sicherungen auf den Lebens- oder Todesfall
und zu Witwen-, Waisen-, Versorgungs- und
Sterbekassen, die den Leistungsempfängern
einen Rechtsanspruch gewähren;

die in den $$3, 29, 31, 39, 42 und 50 des Ein-
kommensteuergesetzes vorgesehenen Rechts-
verordnungen zu erlassen.

Artikel III
Änderung des Körperschaft-

steuergesetzes

Das in den Ländern Bayern, Bremen, Ham-
burg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-West-
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falen, Schleswig-Holstein und Württemberg-
BadengeltendeKörperschaftsteuergesetzin der
Fassungvom5.September1949(WiGBl.S.311)
wird wie folgt geändert:

Der bisherige $ 2 wird $ 2 Absatz 1 und erhält
folgenden Absatz 2:

„(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Körper-
schaften, Personenvereinigungen und Vermö-
gensmassen, die weder ihre Geschäftsleitung
noch ihren Sitz im Bundesgebiet, aber ihre
Geschäftsleitung oder ihren Sitz in einem zum
Inland gehörenden Gebiet haben, in dem Kör-
perschaften, Personenvereinigungen und Ver-
mögensmassen mit Geschäftsleitung oder Sitz
im Bundesgebietals beschränkt körperschaft-
steuerpflichtig behandelt werden.“

$ 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Ziffer 1 werden die Worte „Deut-
sche Reichspost” durch das Wort „Bundes-
post", die Worte „Deutsche Reichsbahn“
durch das Wort „Bundesbahn, die Worte
„des Reichs" durch die Worte „des Bundes’
ersetzt;

b)in Ziffer 7 werden die Worte „Anordnung
des Reichsministers der Finanzen” durch die
Worte „Maßgabe einer Rechtsverordnung“
ersetzt.

$ 5 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2} Bei Steuerpflichtigen, die Bücher nach

den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs zu
führen verpflichtet sind und solche tatsäch-
lich ordnungsmäßig führen, ist der Gewinn
nach dem Wirtschaftsjahr, für das sie regel-
mäßigAbschlüssemachen,zu ermitteln.Bei
Steuerpflichtigen der genannten Art, deren
Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr abweicht, ist
der Gewinn ausGewerbebetriebbei der Ermitt-
lung des Einkommens auf das Kalenderjahr,
in dem das Wirtschaftsjahr beginnt, und auf
das Kalenderjahr, in dem das Wirtschaftsjahr
endet, entsprechend dem Verhältnis der ge-
samten im Wirtschaftsjahr erzielten und auf
das jeweilige Kalenderjahr entfallenden Um-
sätze aufzuteilen. Bei buchführenden Steuer-
pflichtigen, die Land- und Forstwirtschaft be-
treiben, ist der Gewinn aus Land- und Forst-
wirtschaft bei der Ermittlung des Einkommens
auf das Kalenderjahr, in dem das Wirtschafts-
jahr beginnt, und auf das Kalenderjahr, in dem
das Wirtschaftsjahr endet, entsprechend dem
zeitlichen Anteil aufzuteilen."

$ 10Absatz 1 erhält folgendeFassung:
„{1) Für Kapitalverwaltungsgesellschaften

können durch Rechtsverordnung besondere
Vorschriften erlassen werden.“

$ 11Absatz 2 Satz 1 erhält folgendeFassung:
„(2} Die Ausgaben im Sinn des Absatzes 1

Ziffer 5 sind
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a) voll abzugsfähig, wenn es sich um Ausgaben
zur Förderung besonders anerkannter wissen-
schaftlicher Einrichtungen und besonders
anerkannter mildtätiger Einrichtungen han-
delt, soweit diese Ausgaben 10 vom Hundert
des Einkommens oder 2 vom Tausend eines
Betrags, der sich aus den im Kalenderjahr
getätigten Aufwendungen für Löhne und
Gehälter und dem steuerbaren Umsatz zu-
sammensetzt, nicht übersteigen;

b}zur Hälfte abzugsfähig, wenn es sich um
andere als die in Buchstaben a genannten
Ausgabenhandeltoder soweit die für die
in Buchstaben a genannten Ausgaben gesetz-
ten Grenzen überschritten werden; in diesen
Fällen dürfen höchstens 7,5 vom Hundert des
Einkommens bis zu 20000 Deutsche Mark
abgezogen werden.”

Im $ 13 Satz 2 werden die Worte „$ 2 Ziffer 2"
durch die Worte „$ 2 Absatz 1 Ziffer 2" ersetzt.
$ 22 erhält folgende Fassung:

us 22
Ausdehnung des Kreises der

Steuerpflichtigen

Durch Rechtsverordnung können andere Per-
sonenvereinigungen als die im $ 1 genannten
für unbeschränkt steuerpflichtig erklärt und
ihre Besteuerung geregelt werden.”

$ 23 erhält folgende Fassung:

„8 23
Genossenschaften

Durch Rechtsverordnungkann für bestimmte
Gruppen von Erwerbs- und Wirtschaftsgenos-
senschaften,für Zentralkassenohne Rücksicht
auf ihre Rechtsform und für die Deutsche
Genossenschaftskasseeine Befreiung von der
Körperschaftsteuer oder die Anwendung eines
ermäßigten Steuersatzes vorgeschrieben oder
die Ermittlung ihres Einkommens besonders
geregeltwerden.”

Artikel IV
Durchführung des Körperschaft-

steuergesetzes

Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit
Zustimmung des Bundesrates

zur Durchführung des Körperschaftsteuer-
gesetzes und dieses Gesetzes Rechtsverord-
nungen zu erlassen, soweit dies zur Wahrung
der Gleichmäßigkeit bei der Besteuerung und
zur Beseitigung von Unbilligkeiten in Härte-
fällen erforderlich ist, und zwar:

a)über die Abgrenzung der Steuerpflicht;
b)über die Feststellung des Einkommens, die
Anwendung der Vorschriften des Einkommen-

steuergesetzes und über die verdeckten
Gewinnausschüttungen;

c)über die sachlichen Befreiungen bei Perso-
nenvereinigungen, bei politischen Parteien
und politischen Vereinen, bei Schachtel-
gesellschaften und bei Kapitalverwaltungs-
gesellschaften;

d)über die abzugsfähigenAusgaben, die nicht
abzugsfähigen Ausgaben und über die antei-
ligen Abzüge;

e)überdieAuflösungundAbwicklung,dieVer-
schmelzung und Umwandlung, die Verlegung
der Geschäftsleitung ins Ausland und über
die Mindestbesteuerung;

f) über die Feststellung des Einkommens (Min-
desteinkommens bei Versicherungsunterneh-
men einschließlich der Beitragsrückerstattung,
der Versteuerung eines Mindesteinkommens
bei Versicherungsunternehmen, die das Le-
bensversicherungsgeschäft allein oder neben
anderen Versicherungszweigen betreiben,
über die Abzugsfähigkeit von Zuführungen
zu versicherungstechnischen Rücklag.n und
über die Behandlung beschränkt steuerpflich-
tiger Versicherungsunternehmen);

g)über die Anerkennung steuerbegünstigter
Ausgaben zur Förderung gemeinnütziger,
mildtätiger, kirchlicher, religiöser und wissen-
schaftlicher Zwecke und über die besondere
Anerkennung wissenschaftlicher oder mild-
tätiger Einrichtungen;

h)über die Anwendung der Tarifvorschriften;,

i) über die Veranlagung und über die Regelung
der Steuerentrichtung;

2. die in den $$ 4, 10, 22 und 23 vorgesehenen
Rechtsverordnungen zu erlassen.

ArtikelV
Schlußbestimmungen

(1) Der Bundesminister der Finanzen wird er-
mächtigt, den Wortlaut des Einkommensteuer-
gesetzes, des Körperschaftsteuergesetzes und der
zu diesen Gesetzen erlassenen Durchführungsver-
ordnungen in der jeweils geltenden Fassung mit
neuem Datum, unfer neuer Überschrift und in neuer
Paragraphenfolge bekannt zu machen und dabei Un-
stimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen.

(2) Dieses Gesetzgilt. vorbehaltlich der Sätze 2
und 5 erstmalsbei Durchführung der Veranlagung
zur Einkommensteuer und Körperschaftsteuer für
den Veranlagungszeitraum 1950, Artikel I Ziffer 2
Buchstaben c und d ($ 2 Absätze 5 und 6 des Ein-
kommensteuergesetzes) und Artikel III Ziffer 3 (85
Absatz 2 des Körperschaftsteuergesetzes) sind erst-
mals auf Gewinne aus vom Kalenderjahr abweichen-
den Wirtschaftsjahren anzuwenden, die im Kalender-
jahr 1950beginnen und imKalenderjahr 1951enden.
Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn sind die Vor-



schriften dieses Gesetzes erstmals für den Arbeits-
lohn anzuwenden, der für einen Lohnzahlungszeit-
raum gezahlt wird, der nach dem 31. Dezember 1949
endet. Bei sonstigen, insbesondere einmaligen Be-
zügen sind die Vorschriften dieses Gesetzes auf den
Arbeitslohn anzuwenden, der dem Steuerpflichtigen
nach dem 31. Dezember 1949 zufließt. Artikel I
Ziffer 19 ($ 34a des Einkommensteuergesetzes) gilt
erstmals für den Arbeitslohn, der für einen Lohn-
zahlungszeitraumgezahlt wird, der nach der Ver-
kündung dieses Gesetzesbeginnt. Im übrigen tritt
dieses Gesetz am Tage nach seiner Verkündung in
Kraft.

(3) Das Einkommensteuergesetz und das Körper-
schaftsteuergesetzin der Fassung dieses Gesetzes
und die dazu ergangenen Durchführungsverordnun-
gen werden von den sich aus Absatz 2 ergebenden
Zeitpunkten ab auch in den Ländern Baden, Rhein-
land-Pfalz, Württemberg-Hohenzollern und im baye-
rischen Kreis Lindau in Kraft gesetzt, Entgegen-
stehendes Recht, das in diesen Gebieten gilt, tritt
zu diesen Zeitpunkten mit folgender Ausnahme
außer Kraft. $ 7b Absatz 2 des im LandeWürttem-
berg-Hohenzollern geltenden Einkommensteuer-
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gesetzesvom 27. Februar 1939 in der Fassung des
Steuerreformgesetzes vom 26. Juni 1948 (Regie-
rungsblatt ‚S. 65) und des Zweiten Steuerreform-
gesetzes vom 22. Juli 1949 (Regierungsblatt S. 333)
und $ 7b Absatz 2 des imbayerischenKreis Lindau
geltenden Einkommensteuergesetzes vom 27. Fe-
bruar 1939 in der Fassung des Steuerreformgesetzes
vom 26. Juni 1948 (Amtsblatt Nr. 50) und des Zwei-
ten Steuerreformgesetzesvom 22, Juli 1949(Amts-
blatt Nr. 35 a) gelten weiter, soweit es sich um Ge-
bäude handelt, die bis zum 31. Dezember 1950 her-
gestellt worden sind.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
Bonn, den 29.April 1950,

Der Bundespräsident
Theodor Heuss

DerBundeskanzler
Adenauer

DerBundesministerderFinanzen
Schäffe:.
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Anlage (zu $ 32 und $ 39 des Einkommensteuergesetzes)

Grundtabelle A
1. Die Einkommensteuerbeträgt in Steuerklasse I bei einem Einkommen

bis 750DM = 0DM
über 750 „ bis 1200DM = 0 „ +10°/, des 750 DM. übersteigendenBetrags

120 „ „» 240 „= 435„u+15% » 120 „ » „
240 „ „ 360 „= 225 „ +20% » 240 „ „ Pi

» 360 „ „40 „= 465 „ +25%, » 3600 „ » „
n 480 „ u». 60 „— 765 „ +30%, » 4800 „ „ n
» 600 „ „ 7200 „= 1135 „ +35%, » 6000 „ „ »
» 7200» „9000 „= 1545 „ +40% „ 720 „ » »
» 900 „ „ 2000 „ = 22655„ +45%, „ 9000 „ „ „
» 20000 „ „ 3000 „ = 7215 „ +50% „» 20000 „ „ »
„30000 „ „ 4000 „ = 12215 „ +55%, „ 30000 „ » „
» 40000 „ „ 60000 „ = 17715 „ +60% „ 40000 „ n „
„ 60000 „ „ 8000 „ = 29715 „ +70% „» 60000 „ „ ”
» 80000 „ „ 10000 „ = 43715 „ +75% » 80000 „ » n
» 100000„ „ 15000 „ = 58715 „ +80°%, „ 100000„ „ »
„ 150000„ „ 20000 „ = 98715 „ +85°%, „ 150000„ » „
»: 200000„ „ 250000„ =141215 „ +90, „ 200000„ " „
„» 250000 =186215 „ +95%, „ 250000„ „ »

2. Auf die Steuerklassen II und III werden die SteuersäfzederZiffer1 mit den folgendenMaßgaben angewendet:
&)600 DM des Jahreseinkommens aller Steuerpflichtigen der Steuerklassen II und III bleiben steuerfrei.
b)Für jedes Kind, für das dem Steuerpflichtigengemäß $ 32 des Einkommensteuergesetzeseine Steuerermäßigung
zusteht oder auf Antrag gewährt wird, bleiben weitere 600 DM des Jahreseinkommenssteuerfrei.
3. Bei Einkommen bis 5000DM ist die Einkommensteuer nach der Tabelle B zu ermitteln. Bei höheren Ein-

kommen ist die Steuer nach den Ahsätzen 1 und 2 zu errechnen.
4. Die Lohnsteuer bemißt sich nach den Ziffern 1 bis 3 unter Berücksichtigung eines Pauschbetrages von 780

Deutsche Mark jährlich {für Werbungskosten 312 Deutsche Mark, für Sonderausgaben 468 Deutsche Mark).
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TabelleB
Einkommensteuer für Einkommen bis 5000 DM

SteuerklassellI beiKinderermäßigung für Steuerklasselll beiKinderermäßigungfürEinkommen Steuerklasse Einkommen Steuerklasse
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5DM 1 II Kind | Kinder| Kinder| Kinder | Kinder DM ı nn Kind | Kinder Kinder|| Kinder | Kinder

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
von — bis von — bis. . '
— — 7500| — 2851—2900 | 315 | 202 | 115 86 si -
751— 800 6 — 2901-—2950| 325| 210| 120 89 53 -801l— 850| 10| -

7
2951—3000| 335| 217| 127 91 55 10
3001—3050| 345| 225| 135 94 58 14
3051—3100| 355| 235| 142 96 60 17
3101—3150| 365| 245| 150| 100 62 20
3151—3200| 375| 255| 157| 102 65 24
3201—3250| 385| 265| 165| 105 66 26
3251—3300| 395| 275| 172| 108 68 29
3301—3350| 405| 285| 180| 110 |. 70 32
3351—3400| 415| 295| 187| 113 71 35
3401-3450 | 425| 305| 195| 116 73 37
3451—3500| 435| 315| 202| 118 75 40
3501—3550| 445| 325| 210| 120 76 40
3551-3600 | 455| 335 | 217| 127 78 41
3601—3650| 465| 345| 225| 135 80 42
3651—3700| 477| 355! 235| 142 8l 43
3701—3750| 490| 365| 245| 150 83 44
3751—3800| 502| 375| 255| 157 85 45
3801—3850| 515| 385| 265| 165 86 45
3851—3900| 527| 395| 275| 172 88 45
3901—3950| 540| 405| 285| 180 9 46
3951—4000| 552| 415| 295| 187 97 47
4001—4050| 565| 425| 305| 195| 105 48
4051—4100| 577| 435| 315| 202| 112 49
4101—4150| 590| 445| 325| 210| 120 50
4151—4200| 602| 455| 335| 217| 127 50
4201—4250| 615| 465| 345| 225| 135 51

85l— 900| 15
901— 950| 20
951—1000| 25 11
1001—1050| 29 15
1051—1100| 33 18
1101—1150| 37 21
1151—1200| 41 25
1201—1250| 45 28
1251—1300| 52 31
1301—1350| 60 35
1351—1400| 67 38
1401—1450| 75 41
1451—1500| 82 45
1501—1550| 90 48
1551—1600| 97 S1
1601—1650| 105 35
1651—1700| 112 58
1701—1750| 120 61
1751—1800| 127 64
1801—1850| 135 67
1851—1900| 142 70
1901—1950| 150 73
1951—2000| 157 76
200:1—2050| 165 80
2051—2100| 172 83

SIERT

TRITTIIIIT

ODOODDNVD-+-DOOMIWDOON

socnmoliiilllidSTEHESsEHRNrlllIIITIITT

-oO

&o2101—2150| 180 90 59 39 4251—4300| 627| 477| 355.| 235| 142 52| 10
2151—2200| 187 97 62 42 4301-—-4350| 640| 490| 365| 245| 150 60| 10
2201—2250| 195 | 105 65 45 4351—4400| 652| 502| 375| 255| 157 67| 10
2251—2300| 202 | 112 68 48 10 4401—4450| 665| 515| 385| 265| 165 75, 10
2301—2350| 210| 120 72 50 15 4451—4500| 677| 527| 395| 275| 172 82| 10
2351—2400 | 217 | 127 76 57 18 4501—4550| 690| 540| 405| 285.| 180 90| 15.
2401—2450 | 225! 135 80 60 21 4551—4600| 702| 552| 415| 295| 187 97|20 .
2451—2500| 235 | 142 85 64 25 4601-—4650| 715| 565| 425| 305 | 195| 105| 25
2501—2550 |245| 150 89 67 28 4651—4700| 727| 577| 435| 315| 202| 112| 30
2551—2600| 255| 157 93 70 31 4701—4750| 740| 590| 445| 325| 210| 120| 35
2601—2650| 265 | 165 Ne}oa NN @a 4751—4800| 752| 602| 455| 335| 217| 127| 40

POTTERITITETTERIITT IERTARTTITETERN

2651—2700| 275 |172| 100 75 38 4801—4850| 765| 615| 465| 345| 225| 135| 45
2701—2750| 285 |180| 104 78 41 4851-—4900| 780| 627| 477| 355| 235| 142| 52
2751—2800| 295 | 187| 107 80 45 4901—4950| 795| 640| 490| 365| 245| 150| 60
2801—-2850 |305 [195| 110 84 48 4951—5000| 810| 652 | 502| 375| 255| 157| 67
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Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

$1
Lohnsteuer-Jahresausgleich 1949

(1) Der Lohnsteuer-Jahresausgleich für das Ka-
lenderjahr 1949 wegen unständiger Beschäftigung
oder schwankenden Arbeitslohns im Sinn des $ 35
Absatz 1 Satz 1 der Lohnsteuer-Dutrchführungsver-
ordnung vom 16. Juni 1949(WiGBI. S. 157)— Lohn-
steuer-Durchführungsverordnung — wird ausschließ-
lich nach den Vorschriften dieses Gesetzes durch-
geführt; für die Durchführung des Lohnsteuer-
Jahresausgleichs ist ein Antrag des Arbeitnehmers
erforderlich. Ein im Wege der Aufrechnung durch
den Arbeitgeber nach $ 35 der Lohnsteuer-Durc-
führungsverordnung bereits durchgeführter Lohn-
steuer-Jahresausgleich bleibt unberührt.

(2) Für das Kalenderjahr 1949 wird auf Antrag
des Arbeitnehmers ein Lohnsteuer-Jahresausgleich
auch durchgeführt,

1. wenn der Arbeitnehmer nachträglich für das
Kalenderjahr 1949 höhere Werbungskosten,
höhere Sonderausgaben oder höhere Aufwen-
dungen für außergewöhnliche Belastungen
geltend macht als diejenigen, für die auf seiner
Lohnsteuerkarte 1949 ein steuerfreier Betrag
($ 27 der Lohnsteuer-Durchführungsverord-
nung) eingetragen worden ist;

2. wenn auf der Lohnsteuerkarte 1949ein steuer-
freier Betrag ($ 27 der Lohnsteuer-Durchfüh-
fTungsverordnung) nicht eingetragen ist, der
Arbeitnehmer aber erhöhte Werbungskosten.
erhöhte Sonderausgaben oder Aufwendungen
für außergewöhnliche Belastungen geltend
macht;

3. wenn sich der nach den Eintragungen auf der
Lohnsteuerkarte 1949 für die einzelnen Lohn-
zahlungszeiträume maßgebende steuerfreie Be-
trag ($ 27 der Lohnsteuer-Durchführungsver-

ordnung) nicht voll ausgewirkt hat, weil der
um den steuerfreien Betrag gekürzte Arbeits-
lohn während’ der Geltungsdauer der Eintra-
gung in einzelnen Lohnzahlungszeiträumen
niedriger war als die Freigrenze der Lohn-
steuertabelle, die für den Arbeitnehmer nach
seiner Steuerklasse und der Zahl der Kinder
in Betracht kommt;

4. wenn im Laufe des Kalenderjahres 1949 die
Voraussetzungen für eine dem Arbeitnehmer
günstigere Steuerklasse eingetreten sind, ohne
daß der Arbeitnehmer die Ergänzung seiner
Lohnsteuerkarte beantragt hat. Die Vorschrift
des $ 6 Absatz 1 ist entsprechend anzuwenden.

(3) Der Lohnsteuer-Jahresausgleich für das Ka-
lenderjahr 1949 wird nicht durchgeführt bei Arbeit-
nehmern, für die eine Veranlagung zur Einkommen-
steuer für das Kalenderjahr 1949 nach $ 46 des Ein-
kommensteuergesetzes in der Fassung vom 10. Au-
gust 1949 (WiGBl. S. 266) in Betracht kommt. Ein
berechtigtes Interesse im Sinn von $ 46 Absatz 1
Ziffer 4 des Einkommensteuergesetzes ist nicht ge-
geben, soweit der Arbeitnehmer Umstände, die eine
niedrigere als die einbehaltene Lohnsteuer recht-
fertigen, bei dem Lohnsteuer-Jahresausgleich für
das Kalenderjahr 1949geltend machen kann.

82
Zuständigkeit

Der Lohnsteuer-Jahresausgleich für das Kalender-
jahr 1949wird im Wege der Erstattung durch das
Finanzamt durchgeführt. Zuständig ist das Finanz-
amt, in dessen Bezirk der Arbeitnehmer am 10.
Oktober 1949 seinen Wohnsitz oder — in Erman-
gelung eines inländischen Wohnsitzes — seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hatte oder nach diesem
Zeitpunkt erstmalig begründete. Ist hiernach in
den Fällen des $ 7 die Zuständigkeit eines Finanz-
amts nicht gegeben, so ist das Finanzamt der Be-
triebstätte im Bundesgebiet zuständig, bei der der
Arbeitnehmer zuletzt beschäftigt war.



83
Durchführung

des Lohnsteuer-Jahresausgleichs
Das Finanzamt hat für die Durchführung des Lohn-

steuer-Jahresausgleichs für das Kalenderjahr 1949
die Jahreslohnsteuer auf der Grundlage des für
das Kalenderjahr 1949 maßgebenden Arbeitslohns
($ 4) festzustellen. Zu diesem Zweck wird von dem
maßgebenden Arbeitslohn abgezogen:

1. im Fall des $ 1 Absatz 1: der etwa auf der
Lohnsteuerkarte 1949 eingetragene steuerfreie
Jahresbetrag;

2. im Fall des $ 1 Absatz 2 Ziffer 1 und 2: der
in entsprechender Anwendung der $$ 20, 20a,
22, 25 und 26 der Lohnsteuer-Durchführungs-
verordnung zu berücksichtigende steuerfreie
Jahresbetrag;

3. im Fall des $ 1 Absatz 2 Ziffer 3: der auf der
Lohnsteuerkarte 1949 eingetragene steuerfreie
Jahresbetrag.

Für den verbleibenden Arbeitslohn wird, vorbe-
haltlich der Vorschrift des $ 6, die Jahreslohnsteuer
nach der Jahreslohnsteuertabelle (Anlage zu $ 32
der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung) ermit-
telt. Für die dabei anzuwendende Steuerklasse sind,
vorbehaltlich der Vorschrift des $ 6, cie Eintragun-
gen auf der Lohnsteuerkarte 1949 für den Beginn
des Kalenderjahres 1949 maßgebend. Der Unter-
schied zwischen der so ermittelten Jahreslohnsteuer
und der Lohnsteuer, die von dem bei dem Lohn-
steuer-Jahresausgleich zugrunde gelegten Arbeits-
lohn ($ 4) einbehalten worden ist, wird erstattet.
Der erstattete Betrag ist auf der Lohnsteuerkarte
1949 zu vermerken.

8 4
Maßgebender Arbeitslohn

(1) Maßgebender Arbeitslohn für die Durchfüh-
rung des Lohnsieuer-Jahresausgleichs für das Ka-
lenderjahr 1949 ist der Arbeitslohn (einschließlich
des Werts der Sachbezüge), der dem Arbeitnehmer
für die Lohnzahlungszeiträume des Kalenderjahres
1949 zugeflossen ist. Dabei sind ohne Rücksicht
darauf, ob der Lohn nachträglich oder im voraus
gezahlt worden ist, zu berücksichtigen:
1. zu Beginn des Kalenderjahres 1949:die Lohn-

zahlungszeiträume, die noch im Dezember 1948
begonnen, aber erst im Januar 1949 geendet
haben;

2. am Schluß des Kalenderjahres 1949: die Lohn-
zahlungszeiträume, die noch im Dezember 1949
geendet haben.

Sonstige, insbesondere einmalige Bezüge gehören
zum Arbeitslohn des Kalenderjahres 1949, soweit
sie dem Arbeitnehmer im Kalenderjahr 1949 zu-
gellossen sind.

(2) Ein Betrag, der
Lohnsteuerkarte {$ 37
rungsverordnung)

wegen Nichtvorlegung der
der Lohnsteuer-Durcfüh-

beim Lohnsteuerabzug dem tat-
sächlichen Arbeitslohn hinzuzurechnen war, ist
auch dem Arbeitslohn bei Vornahme des Lohn-
steuer-Jahresausgleichs hinzuzurechnen.

(3) Der vom 1.April 1949ab ermäßigt besteuerte
Grundlohn für Mehrarbeit ($ 32a Absätze 1 bis 3

der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung) sowie
die ermäßigt besteuerten Erfindervergütungen an
Arbeitnehmer bleiben bei Durchführung des Lohn-
steuer-Jahresausgleichs außer Betracht. Diese er-
mäßigt besteuerten Bezüge werden in den Lohn-
steuer-Jahresausgleich einbezogen, wenn sich da-
durch für diese Bezüge eine niedrigere als die da-
von einbehaltene Lohnsteuer ergibt.

85

Mehrere Dienstverhältnisse

(1) Hat ein Arbeitnehmer im Kalenderjahr 1949
gleichzeitig aus mehreren gegenwärtigen oder frü-
heren Dienstverhältnissen von verschiedenen Ar-
beitgebern Einkünfte bezogen, die dem Steuerabzug
vom Arbeitslohn unterlegen haben, so ist der Lohn-
steuer-Jahresausgleich durchzuführen, wenn der
Gesamtbetrag der Einkünfte aus den mehreren
Dienstverhältnissen im Kalenderjahr 1949 den Be-
trag von 3600Deutsche Mark nicht überstiegen hat
und einer der in $ 1 Absätzen 1 und 2 bezeichneten
Fälle gegeben ist. Dabei ist der Arbeitslohn aus den
mehreren Dienstverhältnissen zusammenzurechnen,
Der auf der zweiten oder weiteren Lohnsteuerkarte
eingetragene Hinzurechnungsbetrag ($ 14 der Lohn-
steuer-Durchführungsverordnung) bleibt unberück-
sichtigt. Von dem zusammengerechneten Arbeits-
lohn werden die auf den mehreren Lohnsteuer-
karten 1949 des Arbeitnehmers etwa eingetragenen
steuerfreien Jahresbeträge oder der nach $3 Ziffer 2
für die mehreren Dienstverhältnisse in Betracht
kommende steuerfreie Jahresbetrag abgezogen.
(2) Übersteigt bei einem Arbeitnehmer der im

Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Art die einbehaltene
Lohnsteuer aus den mehreren Dienstverhältnissen
die Jahreslohnsteuer, die sich für den zusammen-
gerechneten Arbeitslohn ohne den Hinzurechnungs-
betrag ($ 14 der Lohnsteuer-Durchführungsverord-
nung) unter Berücksichtigung der etwa auf den
Lohnsteuerkarten eingetragenen steuerfreien Jah-
resbeträge nach der Jahreslohnsteuertabelle ergibt,
so ist auf Antrag des Arbeitnehmers der überstei-
gende Betrag durch das Finanzamt auch dann zu
erstatten, wenn einer der in $ 1 Absätzen 1 und 2
bezeichneten Fälle nicht gegeben ist.

86
Änderung der Steuerklasse

(1) Ist die Eintragung der Steuerklasse auf der
Lohnsteuerkarte 1949 von einem Zeitpunkt nach
dem Beginn des Kalenderjahres 1949 ab geändert
worden, so kann bei Durchführung des Lohnsteuer-
Jahresausgleichs die Jahreslohnsteuertabelle auf
den Arbeitslohn des Kalenderjahres 1949 nicht an-
gewendet werden. In diesem Fall ist der maß-
gebende Arbeitslohn ($$ 4, 5), vermindert um den
etwa in Betracht kommenden steuerfreien Jahres-
betrag (88 3, 5), durch 12 zu teilen. Auf den sich
ergebenden Monatsbetrag ist die Lohnsteuertabelle
für monatliche Lohnzahlungen anzuwenden. Dabei
sind die Steuerklasse und die Zahl der Kinder zu-
grunde zu legen, die nach den Eintragungen auf der
Lohnsteuerkarte 1949 für die einzelnen Monate
maßgebend sind. Die Summe der monatlichen
Steuerbeträge ergibt die Jahreslohnsteuer.



(2) Hat ein Arbeitnehmer der Steuerklasse I im
Laufe des Kalenderjahres 1949 das 65. Lebensjahr
vollendet ($ 34 Absatz 2 der Lohnsteuer-Durchfüh-
rungsverordnung), so ist auch dann nach Absatz 1
zu verfahren, wenn die Änderung der Steuerklasse
auf der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers nicht
eingetragen ist.

(3) War wegen Nichtvorlegung der Lohnsteuer-
karte ($ 37 der Lohnsteuer-Durchführungsverord-
nung) die Lohnsteuer nach der Steuerklasse I zu
berechnen, so ist Absatz 1 entsprechend anzuwen-
den. Dabei ist für die Zeit, in der die Lohnsteuer-
karte dem Arbeitgeber nicht vorgelegen hat, die
Steuerklasse I anzuwenden.

(4) Hat der Arbeitnehmer für Kinder, die am
1. Januar 1949 das 18. Lebensjahr vollendet hatten,
Kinderermäßigung wegen der Kosten des Unter-
halts und der Berufsausbildung der Kinder erhalten,
und sind diese Voraussetzungen für die Gewährung
der Kinderermäßigung im Laufe des Kalenderjahres
1949 weggefallen, so ist nach Absatz 1 — jedoch
unter Zugrundelegung der maßgebenden Steuer-
klasse und Zahl der Kinder — auch dann zu ver-
fahren, wenn der Arbeitnehmer die Berichtigung
seiner Lohnsteuerkarte entgegen der Vorschrift in
$ 8 Absatz 4 der Lohnsteuer-Durchführungsverord-
nung nicht beantragt hat.

87
Teilweiser Lohnsteuer-Jahresausgleich

Beschränkte Steuerpflicht

(1} Beim Lohnsteuer-Jahresausgleich bleiben die-
jenigen Zeiträume des Kalenderjahres 1949 außer
Betracht, in denen der Arbeitnehmer nicht un-
beschränkt steuerpflichtig gewesen ist, oder in
denen er zwar unbeschränkt steuerpflichtig ge-
wesen ist, aber Arbeitslohn aus einem Dienstver-
hältnis außerhalb des Bundesgebiets bezogen hat,
der im Bundesgebiet nicht der Lohnsteuer unter-
liegt.
(2) Bei einem unbeschränkt steuerpflichtigen Ar-

beitnehmer mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Auf-
enthalt in Berlin oder in der sowjetischen Be-
satzungszone beschränkt sich der Lohnsteuer-Jah-
resausgleich auf die Zeiträume des Kalenderjahres
1949, in denen der Arbeitnehmer Arbeitslohn aus
einem Dienstverhältnis im Bundesgebiet bezogen
hat, der im Bundesgebiet der Lohnsteuer unterliegt.
(3) Beschränkt sich hiernach der Lohnsteuer-Jah-

resausgleich auf einen Teil des Jahres (Ausgleichs-
zeitraum), so werden der Arbeitslohn, die einbehal-
tene Lohnsteuer, der steuerfreie Jahresbetrag (oder
die Werbungskosten, Sonderausgaben und Aufwen-
dungen für außergewöhnliche Belastungen) insoweit
berücksichtigt, als sie auf den Ausgleichszeitraum
entfallen.

(4) Der auf den Ausgleichszeitraum entfallende
Arbeitslohn, vermindert um den etwa in Betracht
kommenden steuerfreien Betrag für den Ausgleichs-
zeitraum, ist durch die Zahl der Monate des Aus-
gleichszeitraums zu teilen. Ein anagefangenerMo-
natszeitraum ist dabei als voller Monat zu rechnen.
Auf den sich ergebendenMonatsbetrag ist die Lohn-
steuertabelle für monatliche Lohnzahlungen anzu-

47

wenden. Die Summe der monatlichen Steuerbeträge
ergibt die Lohnsteuer für den Ausgleichszeitraum.

(5) Wenn ein Arbeitnehmer während des ganzen
Kalenderjahres 1949 beschränkt steuerpflichtig ge-
wesen ist, so wird ein Lohnsteuer-Jahresausgleich
nur durchgeführt, wenn der Arbeitnehmer während
des ganzen Kalenderjahres 1949 Arbeitslohn aus
einemDienstverhältnis innerhalb des Bundesgebietes
bezogen hat, der im Bundesgebiet der Lohnsteuer
unterliegt.

$ 8
Antrag

(1) Der Arbeitnehmer muß den Antrag auf Durch-
führung des Lohnsteuer-Jahresausgleichs für das
Kalenderjahr 1949 bei dem zuständigen Finanzamt
($ 2) bis zu einem von dem Bundesminister der
Finanzen zu bestimmenden und im Bundesanzeiger
bekannt zu machenden Zeitpunkt einreichen. Die
für das Kalenderjahr 1949 ausgeschriebene Lohn-
steuerkarte mit der Lohnsteuerbescheinigung ($ 47
der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung) ist dem
Antrag beizufügen. Bei fehlender Lohnsteuer-
bescheinigung hat der Arbeitnehmer auf Verlangen
des Finanzamts eine besondere Lohnsteuerbeschei-
nigung des Arbeitgebers vorzulegen, die die im
$ 47 der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung vor-
gesehenen Angaben enthalten muß. Der Antrag ist
mit besonderem Vordruck zu stellen, der bei den
Finanzämtern kostenlos erhältlich ist.

(2) Arbeitnehmer, die im Kalenderjahr 1949 un-
ständig beschäftigt waren, müssen die Dauer einer
Verdienstlosigkeit durch besondere Unterlagen
nachweisen (Beschäftigungsnachweis).

8 9
In den Ländern Baden, Rheinland-Pfalz,

Württemberg-Hohenzollern und im Kreise
Lindau geltendes Recht

Soweit in diesem Gesetz auf die Vorschriften des
Einkommensteuergesetzes in der Fassung vom
10. August 1949 (WiGBl. S. 266) und der Lohnsteuer-
Durchführungsverordnung vom16. Juni 1949 (WiGBl.
S. 157)Bezug genommenwird, treten an deren Stelle
a) im Lande Baden

die Vorschriften des Einkommensteuergesetzes
vom 27. Februar 1939in der Fassung des Zweiten
Landesgesetzes zur vorläufigen Neuordnung der
Einkommensteuer und Körperschaftsteuer vom
20.September1949(BadischesGesetz- undVerord-
nungsblatt S. 461) und der Landesverordnung zur
Durchführung des Steuerabzugs vom Arbeitslohn
— Lohnsteuer-Durchführungsverordnung — vom
22. Dezember 1949 (Badisches Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt S. 480),

b) im Lande Rheinland-Pfalz
die Vorschriften des Einkommensteuergesetzes
vom 27. Februar 1939in der Fassung des Landes-
gesetzes zur Änderung des Einkommensteuer-
gesetzes vom 1. Juli 1948 (Gesetz- und Verord-
nungsblatt Teil I S. 255) und des Landesgesetzes
zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom
6. September 1949 (Gesetz- und Verordnungsblatt
Teil IS. 469) und der Lohnsteuer-Durchführungs-
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Verordnungsblatt Teil I S. 517),
im Lande Württemberg-Hohenzollern
die Vorschriften des Einkommensteuergesetzes in
der Fassung vom 5. September 1949 (Regierungs-
blatt S. 487) und der Lohnsteuer-Durchführungs-
verordnung vom 5. September 1949 (Regierungs-
blatt S. 433),
in dem bayerischen Kreise Lindau
die Vorschriften des Einkommensteuergesetzes
vom 27. Februar 1939 in der Fassung des Steuer-
reformgesetzes vom 26. Juni 1948 (Amtsblatt
Nr. 50) und des Zweiten Steuerreformgesetzes vom
22. Juli 1949 (Amtsblatt Nr. 35a) und die zur An-
wendung kommenden Vorschriften über den
Steuerabzug vom Arbeitslohn.

8 10
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung
des Bundesrates hiermit verkündet.

Bonn, den 23. März 1950.

Der Bundespräsident
Theodor Heuss

Der Bundeskanzler
Adenauer

Der Bundesminister der Finanzen
Schäffer

Abschnitt |

21.Juni 1948bis 31. Dezember 1948
Sı

%2

„3.Die Abzüge für Sonderausgaben im Sinn des
Absatzes 1 Ziffer 2 Buchstaben a bis e sind bis
zu einem Betrag von 350 Deutsche Mark in
voller Höhe zulässig. Dieser Betrag erhöht sich
um je 175Deutsche Mark im Jahr für die Ehe-

frau und für jedes Kind im Sinn des $ 32 Ab-
satz 4 Ziffer 4. Soweit sich die Erhöhung nach
der Zahl der Kinder bemißt, tritt sie nur ein,
wenn die Kinder mit dem Steuerpflichtigen zu-
sammen veranlagt werden oder wenn es sich
um über 18 Jahre alte Kinder handelt, für die
dem Steuerpflichtigen Kinderermäßigung ge-
währt wird. Für Sonderausgaben im Sinn des
Absatzes 1 Ziffer 2 Buchstabe f erhöht sich der
in Satz 1 genannte Betrag um 120 Deutsche
Mark, der in Satz 2 genannte Betrag um je
60 Deutsche Mark. Liegen keine Sonderaus-
‘gaben im Sinn des Absatzes 1 Ziffer 3 vor und
übersteigen die Sonderausgaben im Sinn des
Absatzes 1 Ziffer 2 die in Satz 1, Satz 2 und
Satz 4 genanntenBeträge,so ist der darüber
hinausgehende Betrag, soweit er 15 vom Hun-
dert des Gesamtbetrags der Einkünfte höch-
stens jedoch 20000 Deutsche Mark nicht über-
steigt, zu drei Achtel abzugsfähig.
Für Sonderausgaben im Sinn des Absatzes 1

Ziffer 2 Buchstabe a erhöht sich der in Satz 1
genannte Betrag auf 600 DeutscheMark und der
in Satz 2 genannte Betrag auf 300 Deutsche
Mark, wenn es sich um Jahresbeiträge und
Jahresprämien oder um Aufwendungen handelt,
die zur Wiedererhöhung einer Lebens- oder
Rentenversicherung auf Grund des $ 6 Ziffer 8
der Dritten Durchführungsverordnung (Ver-
sicherungsverordnung) zum Dritten Gesetz zur
Neuordnung des Geldwesens (Umstellungs-
gesetz) gemacht sind.“

b) $ 13 Absätze 3, 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 1
EStG 1948:
„(3) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
werden in vollem Umfang zur Einkommensteuer
herangezogen, wenn das Einkommen den Be-



trag von 3000DeutscheMark im Veranlagungs-
zeitraum übersteigt. Wenn das Einkommen
diesen Betrag nicht übersteigt, werden die Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft zur Ein-
kommensteuer nur herangezogen, soweit sie
den Betrag von 500DeutscheMark übersteigen.

überstiegen hat und um mindestens die Hälfte
höher ist als das Einkommen. Der Betrag von
5000 Deutsche Mark erhöht sich um je 1000
Deutsche Mark für jedes Kind, für das dem
Steuerpflichtigen Kinderermäßigung nach $ 32
Absatz 4 zusteht oder gewährt wird."Verluste aus Land- und Forstwirtschaft dürfen

bei Ermittlung des Einkommens nur aus-
geglichen ($ 2 Absatz 2) oder abgezogen ($ 10
Absatz 1 Ziffer 4) werden, wenn sie den Betrag
von 500 Deutsche Mark übersteigen.

2.Vorschriften der Einkommensteuer-Durchführungs-
verordnung vom 7. Dezember 1941 (Reichs-
gesetzbl. IS. 751) in der Fassung der Verordnung
zur Änderung der Einkommensteuer-Durchfüh-
rungsverordnung vom 16. Oktober 1948 (WiGBl.
S. 139)— EStDV 1948—.:
a) $ 10Absatz 1 EStDV 1948:

(4) Einwanderern, welche die seit dem 8. Mai
1945 bestehenden Grenzen Deutschlands über-

—_

schritten haben und Land- und Forstwirtschaft
betreiben, ohne daß ihr Einkommen 3000 Deut-
sche Mark übersteigt, wird ein Freibetrag von
1000Deutsche Mark gewährt.

als Landwirte niedergelassen haben und deren
Einkommen 3000 Deutsche Mark nicht über-
steigt, wird ein Freibetrag von 1000Deutsche
Mark gewährt.”

$ 34 Absatz 1 EStG 1948:
„(1) Übersteigt das Einkommen 3000 Deutsche
Mark und sind darin außerordentliche Ein-
künfte enthalten, so ist auf Antrag die Ein-
kommensteuer für die außerordentlichen Ein-
künfte auf 10 bis 40 vom Hundert der außer-
ordentlichen Einkünfte zu bemessen. Auf die
anderen Einkünfte ist die Einkommensteuer-
tabelle ($ 7 des Gesetzes zur Durchführung der
Einkommensteuer- und Körperschaftsteuerver-
anlagungen für die Veranlagungszeiträume vom
21. Juni 1948bis 31. Dezember 1948 [II. Halb-
jahr 1948] und das Kalenderjahr 1949) anzu-
wenden.”

„(1) Besteht das Einkommen ganz oder teilweise
aus Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit,
die für die Zeit vom 1. Juli 1948 bis 31. Dezem-
ber 1948 bezogen worden sind, so wird der
Steuerpflichtige mit dem Einkommen veranlagt,
wenn

- .das Einkommen 12000 Deutsche Mark und
mehr beträgt oder

2. die Einkünfte, von denen der Steuerabzug
vom Arbeitslohn nicht vorgenommen worden
ist, mehr als 600 Deutsche Mark betragen
oder

3. der Steuerpflichtige Einkünfte aus mehreren
Dienstverhältnissen bezogen hat, die dem
Steuerabzug vom Arbeitslohn unterlegen
haben, und der Gesamtbetrag dieser Einkünfte
1800Deutsche Mark übersteigt oder

4. der Steuerpflichtige die Veranlagung bean-
tragt und ein berechtigtes Interesse nach-
weist.”

„Der Steuerpflichtige kann nach dem Ver-
brauch besteuert werden, wenn derVerbrauch
im Veranlagungszeitraum 500 DeutscheMark

„(1) Für Werbungskosten sind bei der Ver-
anlagung mindestens die folgenden Pausch-
beträge abzusetzen:
1.bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit:
ein Pauschbetrag von 182Deutsche Mark;

2.beiEinkünften ausKapitalvermögen, wenn die
Einnahmen ausKapitalvermögen 750Deutsche
Mark nicht übersteigen und das Einkom-
men nach Abzug des Pauschbetrags 1500
DeutscheMark nicht übersteigt:
ein Pauschbetrag von 120Deutsche Mark;

3. bei wiederkehrenden Bezügen im Sinn des
$ 22 Ziffer 1 des Gesetzes:
ein Pauschbetrag von 120Deutsche Mark.
Sind in dem Einkommen Einnahmen aus
nichtselbständiger Arbeit nicht enthalten, so
erhöht sich der Pauschbetrag auf 182Deutsche
Mark.”

„(1) Für Sonderausgaben im Sinn des $ 10 Ab-
satz 1 Ziffern 1, 2 und 5 des Gesetzes ist bei
der Veranlagung mindestens ein Pauschbetrag
von 120 Deutsche Mark abzusetzen. In den
Fällen, in denen nach $ 10 Absatz 1 Ziffern 1
und 3 dieser Verordnung für Werbungskosten
ein Pauschbetrag von 182Deutsche Mark abzu-
setzem ist, erhöht sich der Pauschbetrag für
Sonderausgaben ebenfalls auf 182 Deutsche
Mark.”
$ 15 Absatz 2 Buchstabe a EStDV 1948:
„a) Steuerpflichtige mit Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit, die für die Zeit vom
1. Juli 1948 bis 31. Dezember 1948 bezogen
worden sind, wenn das Einkommen des Steuer-
pflichtigen 12 000 Deutsche Mark nicht erreicht.
Eine Steuererklärung ist jedoch stets abzu-
geben, wenn der Steuerpflichtige für die Zeit
vom 1. Juli 1948 bis 31. Dezember 1948Ein-
künfte aus nichtselbständiger Arbeit von mehr
als 1800 Deutsche Mark aus mehr als einem
Dienstverhältnis bezogen hat oder wenn er
andere steuerpflichtige Einkünfte von mehr als
600DeutscheMark bezogen hat.”

=

„(3) Die Mehraufwendungen beeinträchtigen die
Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen nur in-
soweit wesentlich, als sie die in der folgenden
Übersicht bezeichneten Hundertsätze des Ein-
kommens (die Grenze der zumutbaren Mehr-
belastung — die Mehrbelastungsgrenze — )
übersteigen:



bei einemSteuerpflichtigender

SteuerklasseIII
bei einem Einkommen ar . ö bei Kinder-

I II 3 oder
10d.2 mehr

Kinder Kinder

höchstens 1500 6 5 3 1
mehr als 1500 bis 3000 7 6 4 2

„" n.3009 „ 6.000 8 6 5 2
" „ 6000 „ 12500 8 6 4 3
"12500 25000| 10 6 4 3
" 0» 25000 „ 50000 9 6 4 3
" „ 50000 „ 125000 5 4 3 2
" „125000 „ 250.000 3 2 2 1

„ 250000 3 2 1 1

(2) Bei der Ermittlung des Einkommens für den
Veranlagungszeitraum vom 21. Juni 1948bis 31. De-
zember 1948ist die Verordnung über die Bemessung
des Nutzungswerts der Wohnung im eigenen Ein-
familienhaus vom 26. Januar 1937 (Reichsgesetzbl. I
S. 99) wie folgt anzuwenden:
1.$ 2 Absatz 1 der Verordnung:
„(1) Als Grundbetrag für den Nutzungswert der
Wohnung im eigenen Einfamilienhaus einschließ-
lich der zugehörigen sonstigen Räume und Gär-
ten ($21 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes)
sind folgende Hundertsätze des maßgebenden
Einheitswerts des Grundstücks ($ 3) anzusetzen:
1.1,5 vom Hundert, wenn das Gebäude vor dem

1. Januar 1925 bezugsfertig geworden ist;
2.1,75vomHundert,wenndasGebäudenachdem
31. Dezember 1924bezugsfertig geworden ist."

2.83 Absatz 1 der Verordnung:
„(1) Maßgebend ist der Einheitswert für den letzten
Feststellungszeitpunkt (Hauptfeststellungs-, Fort-
schreibungs- oder Nachfeststellungszeitpunkt), der
vor dem Beginn des Veranlagungszeitraums liegt
oder mit dem Beginn des Veranlagungszeitraums
zusammenfällt, für den der Nutzungswert der
Wohnung zu ermitteln ist. Ist das Einfamilienhaus
erst innerhalb des Veranlagungszeitraums bezugs-
fertig geworden, für den der Nutzungswert zu er-
mitteln ist, so ist der Einheitswert maßgebend, der
zuerst für das Einfamilienhaus festgestellt wird.
$ 218 Absätze 2 und 4 und $ 232 Absatz 2 der
Reichsabgabenordnung sind anzuwenden.”

8 3

steuergesetzes scheiden bei Ermittlung des Gesamt-
betrags der Einkünfte die Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit aus, die für Lohnzahlungszeiträume
gezahlt worden sind, die im Juni 1948 geendet
haben. Die hierauf entfallende Einkommensteuer ist
durch die durch Steuerabzug einbehaltenen Beträge
abgegolten. Die Abgeltungsbeträge (Satz 2) werden
nicht nach $ 47 des Einkommensteuergesetzes auf
die Einkommensteuerschuld angerechnet.

5 4
Für die Durchführung der Haushaltsbesteuerung

der Ehegatten ($ 26 Absatz 1 des Einkommensteuer-

gesetzes 1948)und für die Einreihung in die Steuer-
klassen ($ 32 Absatz 2 Ziffer 1, Absatz 3 Ziffern 1
und 2 und Absatz 4 Ziffern 2 und 3 des Einkom-
mensteuergesetzes 1948) genügt es, wenn die dort
vorgesehenen Voraussetzungen im Kalenderjahr
1948 mindestens vier Monate bestanden haben.

85
Bei Anwendung des $ 10Absatz 1 Ziffer 3 des Ein-

kommensteuergesetzes ist in den Fällen des $ 3 des
Zweiten Gesetzes zur vorläufigen Neuordnung von
Steuern vom 20. April 1949 (WiGBl. S. 69) und des
$&73 Absatz 7 des Gesetzes über die Eröffnungs-
bilanz in Deutscher Mark und die Kapitalneufest-
setzung (D-Markbilanzgesetz) vom 21. August 1949
(wiGBl. S. 279) auf Antrag der nicht entnommene
Gewinn in dem gleichen Verhältnis aufzuteilen wie
der Gesamtgewinn.

8 6
Veräußerungsgewinne im Sinn der $$ 14 und 16

des Einkommensteuergesetzes, die im Veranlagungs-
zeitraum vom 21. Juni 1948bis 31. Dezember 1948
erzielt sind, bleiben bei der Aufteilung des Gewinns
nach $ 3 des Zweiten Gesetzes zur vorläufigen Neu-
ordnung von Steuern vom 20. April 1949 (WiGBl.
S. 69) oder nach $ 73 Absatz 7 des Gesetzes über
die Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark und die
Kapitalneufestsetzung (D-Markbilanzgesetz) vom
21. August 1949 (WiGBl. S. 279) oder nach $ 15
dieses Gesetzes außer Betracht. Diese Veräußerungs-
gewinne sind bei der Veranlagung für den Ver-
anlagungszeitraum vom 21. Juni 1948bis 31.Dezem-
ber 1948voll zu berücksichtigen.

87
Die Einkommensteuer für das im Veranlagungs-

zeitraum vom 21. Juni 1948 bis 31. Dezember 1948
bezogene Einkommen bemißt sich nach der anlie-
genden diesem Zeitraum angepaßten Einkommen-
steuertabelle. $ 21 EStDV 1948 kommt nicht zur
Anwendung.

88
(1) Die sich nach $ 7 ergebende Einkommensteuer

ist auf Antrag auf den Betrag zu ermäßigen, der
sich bei Anwendung der Einkommensteuerjahres-
tabelle (Anlage 2 zu $ 21 der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung 1948) auf das im Ver-
anlagungszeitraum vom 21. Juni 1948 bis 31. De-
zember 1948 bezogene Einkommen ergeben würde,
wenn Heimkehrer, Flüchtlinge oder ihnen gleichzu-
stellende Personen im Kalenderjahr 1948 vor dem
21. Juni nicht mehr als 1200 Reichsmark steuer-
pflichtigesEinkommenbezogenhaben.

(2) Sind in dem Einkommen des Steuerpflichtigen
nach dem 20. Juni 1948 Einkünfte enthalten, die sich
auf das ganze Kalenderjahr beziehen, so sind diese
Einkünfte bei der Veranlagung nur mit 75 vom
Hundert anzusetzen. Das gleiche gilt für Gewinne
aus typischen Saisonbetrieben, bei denen der über-
wiegende Teil des Gewinns regelmäßig im zweiten
Kalenderhalbjahr erzielt wird.
(3) Die Absätze 1 und 2 finden in den Fällen des

$ 3 des Zweiten Gesetzes zur vorläufigen Neuord-
nung von Steuern vom 20. April 1949(WiGBl. S. 69)
oder des $ 73 Absatz 7 des Gesetzes über die Er-



öffnungsbilanz in Deutscher Mark und die Kapital-
neufestsetzung (D-Markbilanzgesetz) vom 21.August
1949 (WiGBl. S. 279) oder des $ 15dieses Gesetzes
keine Anwendung auf die nach diesen Vorschriften
aufzuteilenden Gewinne.

Abschnitt UI
Veranlagung

steuerfürdenVeranlagungszeitraum
vom 21. Juni 1948 bis 31. Dezember 1948

zur Körperschaft-

$9
Für die Bemessung der Körperschaftsteuer für

den Veranlagungszeitraum vom 21. Juni 1948 bis
31. Dezember 1948 gilt die Vorschrift des $ 1 dieses
Gesetzes entsprechend.

$ 10
Bei Ermittlung des Mindesteinkommens für

den Veranlagungszeitraum vom 21. Juni 1948.bis
31. Dezember 1948nach $ 17 Absatz 1 Ziffer 1 des
Körperschaftsteuergesetzes sind die Ausschüt-
tungen zu Grunde zu legen, die zwei vom Hundert
des eingezahlten Grund- oder Stammkapitals oder,
wenn ein solches nicht vorhanden ist, des bei der
letzten Veranlagung zur Vermögensteuer fest-
gestellten Vermögens übersteigen.

8 11
Abzugsfähige Ausgaben im Sinn des $ 11 Ziffer 5

des Körperschaftsteuergesetzes in der Fassung des
Artikels II des Anhangs zum Gesetz Nr. 64 zur vor-
läufigen Neuordnung von Steuern vom 22. Juni
1948, die im Veranlagungszeitraum vom 21. Juni
1948 bis 31. Dezember 1948 entstanden sind, bleiben
bei der Aufteilung des Gewinns nach $ 3 des
Zweiten Gesetzes zur vorläufigen Neuordnung von
Steuern vom 20. April 1949 (WiGBl. S. 69) oder
nach $ 73 Absatz 7 des Gesetzes über die Eröff-
nungsbilanz in Deutscher Mark und die Kapital-
neufestsetzung (D-Markbilanzgesetz) vom 21.August
1949 (WiGBl. S. 279) oder nach $ 15 dieses
Geseizes außer Betracht. Diese Ausgaben sind bei
der Veranlagung für den Veranlagungszeitraum
vom 21. Juni 1948bis 31.Dezember 1948zu berück-
sichtigen.

Abschnitt II
Veranlagung der

für das
Einkommensteuer

Kalenderjahr 1949

$12
Bei Anwendung des $ 10 Absatz 1 Ziffer 3 und

des $&32a des Einkommensteuergesetzes ist in den
Fällen des $ 3 des Zweiten Gesetzes zur vorläufigen
Neuordnung von Steuern vom 20.April 1949(WiGBl.
S. 69) und des $ 73 Absatz 7 des Gesetzes über
die Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark und die
Kapitalneufestsetzung (D-Markbilanzgeseiz) vom
21. August 1949(WiGBI. S. 279)auf Antrag der nicht
eninommene Gewinn in dem gleichen Verhältnis
aufzuteilen wie der Gesamtgewinn. Die am 10. Ja-
nuar 1949 fällig gewesene und im Kalenderjahr 1949
geleistete Vorauszahlung auf die Einkommensteuer
rechnet im Fall des $ 32 a Absatz 1 Ziffer 3 des Ein-
kommensteuergeseizes nicht zu den Entnahmen,

wenn die im Januar 1950 fällige Vorauszahlung
auf die Einkommensteuer nach $ 48 der Einkommen-
steuer-Durchführungsverordnung vom 2. Juni 1949
(WiGBl. S. 109)behandelt wird.

$13
Veräußerungsgewinne im Sinn der $$ 14 und 16

des Einkommensteuergesetzes, die im Kalenderjahr
1949 erzielt sind, bleiben bei der Aufteilung des
Gewinns nach $ 3 des Zweiten Gesetzes zur vor-
läufigen Neuordnung von Steuern vom 20. April
1949 (WiGBl. S. 69) oder nach $ 73 Absatz 7 des
Gesetzes über die Eröffnungsbilanz in Deutscher
Mark und die Kapitalneufestsetzung (D-Markbilanz-
gesetz) vom 21. August 1949 (WiGBl, S. 279) oder
nach $ 15 dieses Gesetzes außer Betracht. Diese Ver-
äußerungsgewinne sind bei der Veranlagung für
das Kalenderjahr 1949voll zu berücksichtigen.

Abschnitt IV
VeranlagungderKörperschaftsteuer

fürdas Kalenderjahr 1949
$ 14

Abzugsfähige Ausgaben im Sinn des $ 11 Ab-
satz 1 Ziffer 5 und Absatz 2 des Körperschaftsteuer-
gesetzes in der Fassung vom 5. September 1949
(WiGBI. S. 311),die im Kalenderjahr 1949entstanden
sind, bleiben bei der Aufteilung des Gewinns
nach $ 3 des Zweiten Gesetzes zur vorläufigen
Neuordnung von Steuern vom 20. April 1949
(WiGBI. S. 69) oder nach $ 73 Absatz 7 des Gesetzes
über die Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark und
die Kapitalneufestsetzung (D-Markbilanzgesetz) vom
21. August 1949 (WiGBl. S. 279) oder nach $ 15
dieses Gesetzes außer Betracht. Diese Ausgaben
sind bei der Veranlagung für das Kalenderjahr 1949
zu berücksichtigen.

Abschnitt V
Aufteilungs- und Anpassungs-

bestimmungen

$ 15
Bei Steuerpflichtigen, deren Firma nicht imHandels-

register eingetragen ist und die den Gewinn
auf Grund ordnungsmäßiger Buchführung nach $ 4
Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes ermitteln,
und bei Steuerpflichtigen, die den Gewinn auf
Grund einer Buchführung ermitteln, die nach der
‚Verordnung über die Buchführung der Handwerker,
Kleingewerbetreibenden und freien Berufe vom
5. September 1949 (WiGBl. S. 313) als ordnungs-
mäßig gilt, ist auf Antrag der Gewinn des Ver-
anlagungszeitraums vom 21. Juni 1948 bis 31. De-
zember 1948 und der Gewinn des Kalenderjahres
1949 zum Zweck der Veranlagung zusammenzu-
rechnenund in entsprechenderAnwendung des$3des
Zweiten Gesetzes zur vorläufigen Neuordnung von
Steuern vom 20. April 1949 (WiGBl. S. 69) oder des
$73 Absatz 7 des Gesetzes über die Eröffnungsbilanz
in Deutscher Mark und die Kapitalneufestsetzung
(D-Markbilanzgesetz) vom 21. August 1949 (WiGBl.
S. 279) aufzuteilen. Der Antrag ist spätestens bis
zum Ablauf der Steuererklärungsfrist zu stellen.
Die Vorschriften der $8 6, 8 Absatz 3, $$ 11,13 und
14 dieses Gesetzes sind zu berücksichtigen.



$ 16
In den Fällen des $ 2 Absatz 5 des Einkommen-

steuergesetzes und des $ 5 Absatz 2 des Körper-
schaftsteuergesetzes ist der Gewinn aus Wirt-
schaftsjahren, die vom Kalenderjahr abweichen,
nach dem zeitlichen Anteil auf das Kalenderjahr
1949 und auf das Kalenderjahr 1950 aufzuteilen,
wenn das vom Kalenderjahr abweichende Wirt-
schaftsjahr vor dem 31. Dezember 1949 begonnen
hat und im Jahr 1950endet.

$17
Wo in diesem Gesetz auf Vorschriften des An-

hungs zum Gesetz Nr. 64 zur vorläufigen Neuord-
nung von Steuern vom 22. Juni 1948, des Zweiten
Gesetzes zur vorläufigen Neuordnung von Steuern
vom 20. April 1949 (WiGBl. S. 69), des Gesetzes
über die Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark und
die Kapitalneufestsetzung (D-Markbilanzgesetz)
vom 21. August 1949 (WiGBl. S. 279), des Körper-
schaftsteuergeselzes in der Fassung vom 5. Sep-
tember 1949 (WiGBl. S. 311), auf Bestimmungen der
Verordnung zur Anderung der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung vom 16. Oktober 1948
(wiGBl. S. 139) oder der Einkommensteuer-Durch-
führungsverordnung vom :2. Juni 1949 (wiGBl.
S. 109)und auf Bestimmungen der Verordnung über
die Buchführung der Handwerker, Kleingewerbe-

treibenden und freien Berufe vom 5. September
1949 (WiGBl. S. 313) Bezug genommen wird, treten
in den Ländern Baden, Rheinland-Pfalz und Würt-
temberg-Hohenzollern sowie im bayerischen Kreis
Lindau an die Stelle der genannten Vorschriften
und Bestimmungen die entsprechenden Gesetze und
Verordnungen. |

Abschnitt VI
Inkrafttreten

$18
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Ver-

kündung in Kraft.
Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung

des Bundesrates hiermit verkündet.
Bonn, den 23. März 1950.

Der Bundespräsident
Theodor Heuss

Der Bundeskanzler
Adenauer

Der Bundesminister der Finanzen
Schäffer
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N
Bie Steuer beträgtin

R . te rklasse II
Einkommen Steuer- Steuer- u A_ — !für die Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigung für

vom 21.6.—31.12.48 1 u 1 2 3 4 5 jedes
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere

DM DM DM DM DM DM DM Kind
1 2 3 4 5 6 7 8 s

von — bis
400— 424 4 _ pre _ _— _ Für.jedesweitere
425— 449 6 _— —_— —_ —_ —_ Kind sind vom
450— 474 8 _ —_ _ _ _ Einkommenje
475— 499 10 — _ _ _ —_ 318DMabzuzie-
500—524 12 4 _ _ _ _ han.DerSteuer
525— 549 15 7 _ —_ _ _ _ betrag ist gaon
550—574 18 10 _ _ _ _ _ in amanesa
575— 599 2i 12 _ —_ —_ — _

600— 624 24 14 _— —_ — —_ -
625— 649 27 16 _ _ _ _ _
650— 674 30 19 4 —_ _ —_ _-
675— 699 35 21 6 _ —_ —_ _
700— 724 40 23 8 _ _ —_ —_
725— 749 44 25 10 —_ _ _ —_-
750— 1774 49 27 12 —_ _ _ _
775— 799 53 29 14 —_ _ _ u

800— 824 58 31 16 4 _ —_ Do
825— 849 62 33 18 6 —_ _ -
850— 874 67 34 20 7 _ —_ _
875— 899 71 37 22 9 _ _ _
900— 924 76 38 23 10 _ —_ —_
925— 949 80 40 24 12 —_ —_ _
950— 974 85 al 26 13 _ — _
975— 999 89 43 28 15 _ _ u

1 000— 1024 94 45 29 17 —_ _ _
1025— 1049 98 47 3 18 —_ — _
1050— 1074 103 49 32 20 — —_ -
1075— 1099 107 50 34 22 —_ _ _
1100- 1124 112 54 36 23 — _ _
1125— 1149 116 59 38 25 —_ — _
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en Steuer- Steuer-für die Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigung für
vom 21.6.— 31.12.48 I II 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere
__DM__| DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 7 8 so

von — bis
1 150— 1174 121 63 40 27 4 _ — Fürjedes weitere
1175— 1199 125 68 42 29 6 _ _ Kind sind vom

Einkommen je

1 200— 1224 136 72 44 31 8 _— — 318DM abzuzie-
1 225— 1249 134 77 47 34 10 _ — hen. Der Steuer-

1250—1274 139 81 50 37 12 u betranıstdann1275—1299 143 86 52 39 14 _ {mSpalte8ab-
1300 1324 149 90 54 41 16 - _ sen
1325— 1349 155 95 56 42 18 —_ —_
1350-— 1374 161 99 58 43 19 En _
1 375— 1399 167 104 60 45 21 — -

1 400— 1424 173 108 62 47 23 —_ —_
1425-— 1449 179 113 64 48 25 — -
1 450— 1474 185 117 67 50 27 — —_-
1 475— 1499 191 122 69 52 29 — -
1 500—- 1524 197 126 71 54 31 —_ —_
1525— 1549 203 131 74 55 32 3 -
1550— 1574 209 135 78 57 34 5 -
1 575— 1599 215 140 83 58 36 8 -

1 600— 1624 221 145 87 60 37 10
1 625— 1649 227 151 92 62 38 12 _
1650— 1674 233 157 96 64 40 14
1 675— 1699 239 163 101 65 41 15 -
1 700— 1724 245 169 105 67 42 17 —_
1725— 1749 251 175 110 69 43 19 -
1 750-— 1774 257 ı81 114 70 44 20 —_
1775— 1799 263 187 119 71 45 21 -

1800 1824 269 193 123 73 46 22 —_
1 825-— 1849 275 199 128 74 47 24 -
1850-— 1874 281 205 132 75 48 25 -
1875-— 1899 287 211 137 79 48 26 -
1900 1924 293 217 141 84 49 26 -
1 925-— 1949 300 223 147 83 50 27 —_
1 950-- 1974 308 229 153 93 52 27 _
1975— 1999 | 315 235 159 97 53 28

2000— 2024 323 241 165 102 54 28 -
2025— 2049 330 247 171 106 55 29 —_
2.050-—- 2074 3383 253 177 ı11 57 29 ur
2 075-—- 2099 345 259 183 115 60 30 -
2100-- 2124 353 265 189 120 63 30 2
2125-- 2149 360 271 195 124 67 30 3
2 150-— 2174 368 277 201 129 72 31 4
2 175-- 2199 375 283 207 133 76 31 4

2 200-—-2224 383 289 213 138 8 32 5
2,225. 2249 390 295 219 142 85 32 5
2.250-- 2274 398 302 225 148 90 33 5
2275— 2299 405 310 231 154 94 37 6
2300 2 324 413 317 237 160 99 41 6
2325 2349 420 325 243 166 103 46 &
2 350 2374 428 332 249 172 108 50 6
2 375-- 2399 435 340 255 178 112 55 8
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Einkommen Steuer- Steuer- = 12. ai fü
für die Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigung für

vom 21.6.— 31.12.48 I u 1 ° 2 3 4 5 jedes
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere

DM DM DM DM DM DM DM Kind
1 2 3 4 5 6 7 8 9

von — bis
2400—2424 443 347 261 184 117 59 11 füriedesweitere
2425-—2449 450 355 267 190 121 64 24 FBindsindvom
2450—2474 458 362 273 196 126 68 yy Finkommenje

318 DM abzuzie.2 475— 2499 465 370 279 202 130 73 20 hen. DerSteuer-
2500—2524 473 377 285 208 135 77 23 getrasistdann
2525—2549 480 385 291 214 139 82 26 nmSpalte8ab-
2 550— 2574 488 392 297 220 144 86 29 Zulesen.
2 575— 2599 497 400 304 226 150 9 34

2 600-— 2624 506 407 312 232 156 95 38
2 625— 2649 515 415 319 238 162 100 43
2 650— 2674 524 422 327 244 168 104 47
2 675— 2699 533 430 334 250 174 109 52
2 700— 2724 542 437 342 256 180 113 56
2 725— 2749 551 445 349 262 186 118 61
2 750— 2774 560 452 357 268 192 122 65
2 775— 2799 569 460 364 274 198 127 70

2 8300— 2824 578 467 372 280 204 131 74
2 825— 2849 587 475 379 286 210 136 79
2 850-- 2874 596 482 387 292 216 140 83
2 875-- 2899 605 491 394 299 222 146 88
2 900-— 2924 614 500 402 307 228 152 92
2 925-— 2949 623 509 409 314 234 158 97
2 950— 2974 632 518 417 322 240 164 101
2 975-— 2999 641 527 424 329 246 170 106

3 000— 3 024 650 536 432 337 252 176 110
3 025— 3049 659 545 439 344 258 182 115
3 050— 3074 668 554 447 352 264 188 119
3 075— 3099 677 563 454 359 270 194 124
3100— 3124 686 572 462 367 276 200 128
3 125--- 3149 695 581 469 374 282 206 133
3 150— 3174 704 590 477 382 288 212 137
3175—3199 713 599 484 389 294 218 142

3 200-— 3224 7123 608 493 397 301 224 147
3225— 3249 134 617 502 404 309 230 153
3 250— 3274 744 626 5ıl 412 316 236 159
3275— 3299 755 635 520 419 324 242 165
3 300— 3324 765 644 529 427 331 248 171
3 325— 3349 776 653 538 434 339 254 177
3 350-— 3 374 786 662 547 442 346 260 183
3 375— 3399 797 671 556 449 354 266 189

3400— 3424 807 680 565 457 361 272 195
3425— 3449 818 689 574 464 369 278 201
3 450— 3474 828 698 583 472 376 284 207

. 3475— 3499 839 707 592 479 384 290 213
3 500— 3524 849 716 601 487 391 296 219
3525— 3549 860 726 610 496 399 303 225
3550— 3574 870 737 619° 505 406 311 231
3575— 3599 881 747 628 514 414 318 237

3 600—- 3 624 891 758 637 523 421 326 243
3625-- 3649 902 768 646 532 429 333 249
3 650 3674 912 779 655 541 436 341 255
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Einkommen Steuerklasse Ill
\ nn Steuer- Steuer- —— — mfü r diezeit klasse klasse bei Kinderermäßigung für

vom 21.6.—31.12.48 1 I gr 2 3 7 5 jedes
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere

DM DM__| _DM DM DM DM DM Kind
1 2 3 4 5 6 7 8 9

von —.bis
3 675-— 3 699 923 789 664 550 444 348 261 Für jedesweitere
3700—3724 933 800 673 559 451 356 267 Kindsındvom
3725-- 3749 944 810 682 568 459 363 273 HEinkommenıe
3750—3774 954 821 691 577 466 371 a7g 18DMabzuzie-
3775—3799 965 831 700 586 474 378 2g5 MenDerSteuerbetrag i-ı dans

in Spalte 8 ab-
3800—3824 975 842 709 595 481 386 DI zulesen,
3825—3849 986 852 719 604 489 393 298
3850—3875 998 863 729 613 498 401 305
3875—3899 1010 873 740 622 507 408 313
3900-—3924 1022 884 750 631 516 416 320
3925—3949 1034 894 761 640 525 423 328
3950—3974 1046 905 771 649 534 431 335
3975—3999 1058 915 782 658 543 438 343

4.000—4024 1070 926 792 667 552 446 350
4025—4049 1082 936 803 676 561 453 358
4.050—4074 1094 947 813 685 570 461 365
4.075—4099 1106 957 824 694 579 468 373
4100—4124 ı118 968 834 703 588 476 380
4125—4149 1130 978 845 712 597 483 388
4150-—4174 1142 990 855 722 606 492 395
4175—4199 1154 1002 866 7132 615 501 403

4200—4224 1166 1014 876 743 624 510 410
4225—4249 1178 1026 887 753 633 519 418
4250—4274 1190 1038 897 764 642 528 425
4275—4299 1202 1050 908 774 651 537 433
4300—4324 1214 1062 918 785 660 546 440
4325—4349 1226 1074 929 795 669 555 448
4350—4374 1238 1086 939 806 678 564 455
4375—4399 1250 1.098 950 816 687 573 463

4.400 4424 1262 1110 960 827 696 582 470
4425—4449 1274 1122 971 837 705 591 478
4450—4474 1286 1134 981 848 714 600 485
4475—4499 1298 1146 993 858 725 609 494
4500-- 4524 1310 1158 1005 869 735 618 503
4525 4549 1322 1170 1017 879 746 627 512
4550-—4574 1334 1182 1029 890 756 636 521
4575—4599 1346 1194 1041 900 767 645 530

4600—4624 1358 1206 1053 9ı1 777 654 539
4625-—4649 1370 1218 1065 921 788 663 548
4650 4674 1382 1230 1077 932 798 ‚672 557
4675—4699 1394 1242 1089 942 809 681 566
4700—4724 1406 1254 1101 953 819 690 575
4725—4749 1418 1266 1113 963 830 699 584
4750x—4774 1430 1278 1125 974 840 708 593
4775—4799 1443 1290 1137 984 851 717 602

4800—4824 1456 1302 1149 996 861 727 sl
4.825—4849 1470 1314 1161 1008 "872 738 620
4850-—4874 1483 1326 1173 1020 882 748 629
4875-- 4899 1497 1338 1185 10832 893 759 638
4900.- 4924 1510 1350 1197 1044 903 769 647
4925—4949 1524 1362 1209 1056 914 780 656
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Einkommen Steuer- Steuer- ——— Fr -
für die Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigung für

vom 21.6.—31.12.48 I Hy 1 2 3 4 5 Todes
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitereDM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 7 8 9

von — bis
4950-—4974 1537 1374 1221 1068 924 790 665 Fürjedesweitere
4975—4999 1551 1386 1233 1.080 935 801: 674 Kindsindvom

Einkommen je5000—5024 1564 1398 1245 1.092 945 sı1 683 . er
5025—5.049 1578 1410 1257 1104 956 822 692 netragistdann
5.050—5074 1591 1422 1269 1116 966 832 TO m Spalte8ab.
5075—5.099 1605 1434 1281 1128 977 843 TO zulesen.
5100—5124 1618 1446 1293 1140 988 853 720
5125—5149_ 1632 1460 1305 1152 1000 864 730
5150—5174 1645 1473 1317 1164 1012 874 741
5175 5199 1659 1487 1329 1176 1024 885 751

5200— 5224 1672 1500 1341 1188 1036 895 762
5225—5249 1686 1514 1353 1200 1048 906 772
5250—5274 1699 1527 1365 1212 1060 916 783
5275—5299 1713 1541 1377 1224 1072 927 793
5300—5324 1726 1554 1389 1236 1084 937 804
5325-—5349 1740 1568 1401 1248 1096 948 314
5350-- 5374 1753 1581 1413 1260 1108 958 825
5375—5399 1767 1595 1425. 1272 1120 969 835

5400—5424 1780 1608 1437 1284 1132 980 846
5425—5449 1794 1622 1450 1296 1144 sg 856
5450—5474 1807 1635 1464 1308 1156 1003 867
5475—5499 1821 1649 1477 1320 1168 1015 877
5500—5524 1834 1662 1491 1332 1180 1027 888
5525—5549 1848 1676 1504 1344 1192 1039 898
5550—5574 1861 1689 1518 1356 1204 1051 909
5575—5599 1875 1703 1531 1368 1 216 1063 919

5600—5624 1888 1716 1545 1380 1228 1075 930
5625—5649 1902 1730 1558 1392 1240 1087 940
5650—5674 1915 1743 1572 1404 1252 1099 951
5675—5.699 1929 1757 1585 1416 1.264 111 961
5700 5724 1942 1770 1599 1428 1276 1123 972
5725—5749 1.956 1784 1612 1440 1288 1135 982
5750—5774 1969 1797 1626 1454 1300 1147 994
5775—5799 1983 1811 1639 1467 1312 1159 1006

5800—5824 1996 1824 1653 1481 1324 1171 1018
5825—5849 2010 1838 1666 1494 1336 1183 1030
5850—5874 2023 1851 1680 1508 1348 1195 1042
5875—5899 2.037 1865 1693 1521 1360 1207 1054
5900—5924 2.050 1878 1707 1535 1372 1219 1066
5925—5949 2.064 1892 1720 1548 1384 1231 1078
5950—5974 2.077 1905 1734 1562 1396 1243 1090
5975—5.999 2091 1919 1747 1575 1408 1255 1102

5000—6024 2104 1932 1761 1589 1420 1267 1114
6025—6.049 2118 1946 1774 1602 1432 1279 1126
6050—6074 2131 1959 1788 1616 1444 1291 1138
6075—6.099 2145 1973 1801 1629 1458 1303 1150
6100—6124 2158 1986 1815 1643 1471 1315 1162
6125—6149 2172 2.000 1828 1656 1485 1327 1174
6150—6174 2185 2013 1842 1670 1498 1339 1186
6175—6199 2199 2027 1855 1682 1512 1351 1198
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IL . Steuer- Steuer-
für die Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigung für

vom 21.6.— 31.12.48 I u 1 2 3 2 5 jedes
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere

DM DM DM DM DM DM DM Kind
1 2 3 4 5 6 7 8 9

von — bis
6200—6224 2212 2.040 1869 1697 1525 1263 1210 _fFüriedesweitere
6225—-6249 2226 2054 1882 1710 1539 1375 1222 Kindsna vom
6250-- 6274 2239 2.067 1896 1724 1552 1387 1234 Fiukommenıe
6.275-—6299 2253 2.081 1909 1737 1566 1399 1296 318DMabauzie-
6300—6324 2.266 2.094 1923 1751 1579 1411 En
6325—6349 2280 2108 1936 1764 1593 1423 1270 u Spaltekab-
6350—6374 2293 2121 1950 1778 1606 1435 1282 zuiesen.
6375—6399 2307 2135 1963 1791 1620 1447 1294

6400—6449 2320 2.148 1977 1805 1633 1461 1306
6450—6499 2347 2175 2.004 1832 1660 '1488 1330
6500-—6549 2374 2202 2031 1859 1687 1515 1354
6550—6599 2401 2229 2.058 1886 1714 1542 1378

6600—6649 2428 2256 2.085 1913 1741 1569 1402
6650—6699 2455 2283 2112 1940 1768 1596 1426
6700-—6749 2482 2310 2139 '1967 1795 1623 1452
6750-- 6799 2509 2337 2166 1994 1822 1650 1479
6800—6849 2.536 2364 2193 2021 1849 1677 1506
6850-- 6899 2563 2391 2220 2048 1878 1704 1533
6900-- 6949 2590 2418 2247 2075 1902 1731 1560
6950—6999 2617 2445 2274 2102 1936 1758 1587

3000-—7049 2644 2472 2301 2129 1957 1785 1614
7050—7099 2674 2499 2328 2156 1984 1812 1641
7100-- 7149 2704 2526 2355 2183 201 1839 1668
7150-—7199 2734 2553 2382 2210 2.038 1866 1695
7200-—7249 2764 2580 2409 2237 2.065 1893 1722
7250-- 7299 2794 2.607 2436 2264 2.092 1920 1749
7300—7349 2824 2634 2463 2291 2119 1947 1776
7350—7399 2854 2663 2490 2318 2146 1974 1803
7400—7449 2884 2693 2517 2345 2173 2.001 1830
7450—7499 2914 2723 2544 2372 2200 2028 1857

7500—7549 2944 2753 2571 2399 2227 2055 1884
7550-- 7599 2974 2783 2598 2426 2254 2.082 1911
7600-—-7649 3.004 2813 2625 2453 2281 2109 1938
7650-—7699 3034 2843 2653 2.480 2308 2136 1965
7700—7749 3.064 2873 2683 2507 2335 2163 1992
7750—7799 3.094 2903 2713 2534 ° 2362 2190 2019
7800— 7849 3124 2933 2743 2561 2389 2217 2046
7850-—7899 3154 2.963 2773 2588 2416 2244 2.073
7900-—7949 3184 2993 2803 2615 2443 2271 2100
7950—7999 3214 3.023 2833 2642 2470 2298 2127

8000—8049 3244 3.053 2863 2672 2497 2325 2154
8050—8099 3274 3.083 2893 2702 2524 2352 218
8 100 8149 3304 3113 2923 2732 2551 2.379 2208
8150—8199 3334 3143 2953 2762 2578 2406 2235
8200—8249 3364 3173 2983 2792 2605 2433 2262
8250—8299 3394 3203 3013 2822 2632 2460 2289
8300---8.349 3424 3233 3043 2852 2661 2487 2316
8350. 8399 3454 3263 3073 2882 2691 2514 2343
8400 8449 3484 3293 3103 2912 2721 2541 2.370
8450—8499 3514 3323 3133 2942 2751 2568 2397



Nr. 13—Tag derAusgabe:Bonn,den 24.März 1950 59

Die Steuer beträgtin
Steuerklasse III

Einkommen Steuer- Steuer- bei Kind AB fürfür die Zeit klasse klasse ei Kinderermäßigungfü
vom 21.6.-— 31.12.48 I I 1 2 3 - 4 5 jedes

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere
DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 7 8 9

von — bis
8500—8549 3544 3353 3163 2972 2781 2595 2424 NFüriedesweitere
8550— 8599 3574 3383 3193 3002 2811 2622 2451 Kind sind vom
8600—8649 3604 3413 3223 3032 2841 2650 2478 HFinkommenje
8650—8.699 3634 3443 3253 3.062 2871 2680 2505 Mn ne
8700—8749 3664 3473 3283 3.092 2901 2710 2532 betraristdann
8750—8799 3694 3503 3313 3122 2931 2740 25599 ,, gnatte8ab
8800—8849 3724 3533 3343 3152 2961 2770 2586 „uiesen.
8850—8899 3754 3563 3373 3182 2991 2800 2.613
8900—8949 3784 3503 3403 3212 3021 2.830 2640
8950—8999 3814 3623 3433 3242 3051 2860 2.669

3000—9049 3844 3653 3463 3272 3081 2.890 2.699
9050—9.099 3874 3683 3493 3302 311 2920 2729
9100—9149 3904 3713 3523 3332 3141 2950 2.759
9 150—9199 3934 3743 3553 3362 3171 2.980 2789
9200—9249 3964 3773 3583 3392 3201 3010 2819
9250—9299 3994 3803 3613 3.422 3231 3040 2849
9300—9349 4024 3833 3643 3452 3261 3.070 2879
9350—9399 4.054 3863 3673 3482 3291 3100 2.909
9400—9449 4.084 3893 3703 3512 3321 3130 2939
9450—9499 4114 3923 3733 3542 3351 3160 2.969

9500—9549 4144 3953 3763 3572 3381 3190 2.999
9550-—9599 4175 3983 3793 3602 341 3220 3.029
9600—9649 4.208 4013 3823 3632 3441 3250 3.059
9650—9699 4241 4.043 3853 3662 3471 3280 3.089
9700-—9749 4274 4.073 3883 3692 3501 3310 3119
9750-- 9799 4307 4103 3913 3722 3531 3340 3149
9800-—9849 4340 4133 3943 3752 3561 3370 3179
9850—9899 4373 4163 3973 3782 3591 3400 3209
9900—9949 4406 4196 4.003 3812 3621 3430 3239
9950—9999 4.439 4229 4.033 3842 3651 3460 3269

‚0 000—10049 4472 4262 4.063 3872 3681 3490 3299
10050-—-10099 4505 4295 4.093 3902 3711 3520 3329
10100-—10149 4538 4328 4123 3932 3741 3550 3359
10150-—-10199 4571 4361 4153 3962 3771 3580 3389
10200-—10249 4604 4394 4184 3992 3801 3610 3419
10250—10299 4637 4.427 4217 4022 3831 3640 3449
10300--10349 4670 4.460 4250 4052 3861 3670 3479
10350-—10399 4703 4.493 4283 4.082 3891 3700 3509
10400-—10449 4736 4526 4316 4112 3921 3730 3539
10450—10499 4769 4559 4349 4142 3951 3760 3569

10500—10549 4.802 4592 4382 4172 3981 3790 3599
10550—10599 4835 4625 4415 4205 4011 3820 3629
10600-—10649 4.868 4658 4448 4238 4041 3850 3659
10650-—10699 4901 4691 4481 4271 4071 3880 3689
10700-—10749 4934 4724 4514 4304 4101 3910 3719
10750-—10799 4967 4757 4547 4337 4131 3940 3749
10800--10849 5000 4790 4580 4370 4161 3970 3779
10850—10899 5.033 4823 4613 4403 4193 4.000 3809
10900—10949 5.066 4.856 4.646 4436 4226 4.030 3839
10950-—10999 5.099 4889 4.679 4.469 4259 4.060 3869

11000-—11049 5132 4922 4712 4502 4292 4.090 3899
11059—11099 5165 4955 4745 4535 4325 4120 3929
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Einkominenen Steuer- Steuer- ni _für die Zeit Klasse klasse bei Kinderermäßigung für
vom 21. 6.— 31.12.48 I u 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere
„1 DM __| _DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3. 4 5 6 7 & 9

von — bis
11100--11149 5198 4988 4778 4568 4358 4150 3959 fürjedesweitere
11150-—11199 5231 5021 4811 4601 4391 4181 3989 Kindsındvom
11200-—11249 5264 5.054 4844 4634 4424 4214 4019 Hinkommenıe1125011299 5297 5.087 4877 4.667 4457 4247 4049 218DUabawie-
11300-—-11349 5330 5120 4910 4700 4490 4.280 4.079 a a
11350—11399 5363 5153 4943 4733 4523 4313 4109 ;n Spalte6ab-
11400—11449 5396 5186 4976 4766 4556 4346 4139 zuiesen.
1145011 499 5429 5219 5.009 4799 4589 4379 4169

11500—11549 5462 5252 5042 4832 4622 4412 4202
11550—11599 5495 5285 5.075 4865 4655 4445 4235
11600-—11649 5528 5318 5108 4898 4.688 4478 4268
11650-—11699 5561 5351 5141 4931 4721 4511 4301
11700—11749 5594 5384 5174 4964 4754 4544 4334
11750-—11799 5627 5417 5207 4997 4787 4577 4367
11800—11849 5660 5450 5240 5.030 4820 4610 4400
11850---11899 5693 5483 5273 5.063 4853 4643 4433
11900—11949 5726 5516 5306 5096 4886 4676 4466
11950—11999 5759 5549 5339 5129 4919 4709 4.499

12000—12049 5792 5582 5372 5162 4952 4742 4532
12050-—12099 5825 5615 5405 5195 4985 4775 4565
12100-—-12149 5858 5648 5438 5228 5018 4808 4598
12150—12199 5891 5681 5471 5261 5051 4841 4631
12200-—12249 5924 5714 5504 5294 5.084 4874 4664
12250-—12299 5957 5747 5537 5327 5117 4907 4697
12300-—-12349 5990 5780 5570 5360 5150 4940 4730
12350.-—12399 6023 5813 5603 5393 5183 4973 4763
1240012 449 6.056 5846 5636 5426 5216 5006 4796
1245012 499 6.089 5879 5669 5459 5249 5.039 4829

12500—12549 6122 5912 5702 5492 5282 5.072 4862
12550-—-12599 6155 5945 5735 5525 5315 5105 4895
12600---12649 6188 5978 5768 5558 5348 5138 4928
12650-—12699 6221 601 5801 5591 5381 5171 4961
12700---12749 6254 6044 5834 5624 5414 5204 4994
12750---:12799 6239 6077 5867 5657 5447 5237 5027
12800-12849 6325 6110 5900 5690 5480 5270 5.060
12850-—-12899 6361 6143 5933 5723 5513 5303 5.093
12900—12949 6397 6176 5966 5756 5546 5336 5126
12950—-12999 6.433 6.209 5999 5789 5579 5369 5159

13006—13049 6469 6242 6032 5822 5612 5402 5192
13050--13099 6505 6276 6.065 5855 5645 5435 5225
13100--13149 6541 6312 6098 5888 5678 5468 5258
13150-—13199 6577 6348 6131 5921 5711 5501 5291
13200--13249 6613 6384 6164 5954 5744 5534 5324
13250---13299 6649 6420 6197 5987 5777 5567 5357
13300---13349 6685 6456 6230 6020 5810 5600 5390
13350-—13399 6721 6492 6263 6.053 5843 5633 5423
1340013 449 6757 6528 6299 6.086 5876 5666 5456
13450---13499 6793 6564 6335 6119 5909 5699 5489

13500-—13549 6829 6600 6371 6152 5942 5732 5522
12550---13599 6865 6636 6407 6185 5975 5765 5555
13600---13.649 6901 6672 6443 6218 6.008 5798 5588
13650-—13699 6937 6708 6.479 6251 6041 5831 5621
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Einkommen Steuer- Steuer- =. un: .für die Zeit klasse Klasse bei Kinderermäßigung für
vom 21.6.—31.12.48 1 I 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere
DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 7 8 9

von —«bis
13700---13749 6973 6744 6515 6286 6074 5 864 5654 Fürjedesweitere
1375013 799 7.009 6780 6551 6322 6 107 5897 5687 Kind sind vom
13800-—13849 7045 6816 6587 6358 6140 5930 5720 Finkommenje
13850-—13899 7081 6852 6623 6394 6173 5963 5753 Bann ee
1390013 949 7117 6888 6659 6430 6206 5996 5786 yetaei-t dann
13950-—13999 7153 6924 6695 6466 6239 6.029 5819 ;n Spalte8ab-

zulesen.

1400014 049 7189 6960 6731 6502 6273 6062 5852
1405014 099 7225 6996 6767 6538 6309 6.095 5885
14100-—14149 7261 7.032 6803 6574 6345 6128 5918
14150-—-14199 7297 7068 6839 6610 6381 6161 5951
14200--14249 7333 7104 6875 6646 6417 6194 5984
14250-—14299 7369 7140 6911 6682 6453 6227 6017
14300--14349 7405 7176 6947 6718 6489 6260 6.050
14350-—-14399 7441 7212 6983 6754 6525 6296 6083
14400—14449 7477 7248 7019 6790 6561 6332 6116
14450--14499 7513 7284 7055 6826 6597 6368 6149

14500—14549 7549 7320 7091 6862 6633 6404 6182
14550—14599 7585 7356 7127 6898 6669 6440 6215
14600-—14649 7621 7392 7163 6934 6705 6476 6248
14650—14699 7657 7428 7199 6970 6741 6512 6283
14700.-—-14749 7693 7464 7235 7006 6777 6548 6319
14750.—14799 7729 7500 7271 7042 6813 6584 6355
14800--—-14849 7765 7536 7307 7.078 6849 6620 6391
14850-—14899 7801 7572 7343 7114 6885 6656 6427
14960-—14949 7837 7608 7379 7150 6921 6692 6463
14950-—14999 7873 7644 7415 7186 6957 6728 6499

15060—15049 7909 7680 7451 - 7222 6993 6764 6535
15050—-15099 7945 7716 7487 7258 7.029 6800 6571
15100----15149 7981 7752 7523 7294 7.065 6836 6607
15150---15199 8017 7788 7559 7330 7101 6872 6643
15 200---15 249 8053 + 7824 7595 7 366 7137 6 908 6 679
15250---15299 8.089 7860 7631 7402 7173 6944 6715
153060-15349 8125 7896 7667 7438 7209 6980 6751
15350-—15399 8161 7932 7703 7474 7245 7016 6787
15400-—-15449 8197 7968 7739 7510 7281 7052 6823
15450-—15499 8233 8004 7775 7546 7317 7.088 6859

15500---15549 8269 8040 7811 7582 7353 7124 6895
15550-—15599 8305 8076 7847 7618 7389 7160 6931
15600--15649 8341 8112 7883 7654 7425 7196 6967
15650—15699 8377 8148 7919 7690 7461 7232 7.003
15700-—15749 8413 8184 7955 7726 7497 7268 7.039
15750--—-15799 8449 8220 7991 7762 7533 7304 7075
15800—-15849 8485 8256 8027 7798 7569 7340 711
15850—15899 8521 8292 8.063 7834 7605 7376 7147
15900---15949 8557 8328 8.099 7870 7641 7412 7183
15950--:15999 8595 8364 8135 7906 7677 7448 7219

16000—16049 8634 8400 8171 7942 7713 7484 7255
16050—16099 8673 8436 8207 7978 7749 7520 7291
16100-—16149 8712 8472 8243 8014 785 7556 7327
1615016 199 8751 8508 8279 8.050 7821 7592 7363
16200---16249 8790 8544 8315 8.086 7857 7628 7399
16250—16299 8829 8581 8351 8122 7893 7664 7435
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lSteuer- Steuer-für die Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigung für
vom 21.6.— 31.12.48 I I 1 2 3 A 5 jedes

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere—___[ DM DM DM DM DM DM DM Kind1 2 3 4 5 6 7 8 3
von — bis

16300—16349 8868 8620 8387 8158 7929 7700 741 Fürjedesweitere
16350—16399 8907 8659 8423 8194 7965 7736 7507 Kindsindvom
16400—16449 8946 8.698 8459 8230 8001 7772 7543 Winkommenje16450—16499 8985 8737 8495 8266 8037 7808 7579 218DMabzuzie

hen. Der Steuer
betrag ist dann16500—-16549 9.024 8776 8531 8302 8073 7844 7615 ;, SpalteBab-

16550—16599 9.063 8815 8567 8338 8109 7880 765 zuiesen:
16600-—16649 9102 8854 8606 8374 8145 7916 7687
16650-—16699 9141 8893 8645 8410 8181 7952 7723
16700—16749 9180 8932 8684 8446 8217 7988 7759
16750—16799 9219 8971 8723 8482 8253 8.024 7795
16800—16849 9258 9010 8762 8518 8.289 8.060 7831
16850—16899 9297 9.049 8801 8554 8325 8096 7867
16900—16949 9336 9.088 8840 8592 8361 8132 7903
16950—16999 9375 9127 8879 8631 8397 8168 7939
17000-—17049 9414 9166 8918 8670 8433 8204 7975
17050—17099 9453 9205 8957 8709 8469 8240 8011
17100-—17149 9492 9244 8996 8748 8505 8.276 8.047
17150—17199 9531 9.283 9035 8787 8541 8312 8.083
17200-—17249 9570 9322 9.074 8826 8578 8348 8119
17250—17299 9.609 9361 9113 8865 8617 8384 8155
1730017349 9648 9400 9152 8904 8656 8420 8191
17350—17399 9687 9439 sıgı 8943 8695 8456 8227
17400-—17449 9726 9.478 9230 8982 8734 8492 8263
17450—17499 9765 9517 9269 9021 8773 8528 8.299
17500—17549 9804 9556 9308 9.060 8812 8564 8335
17550—17599 9843 9595 9347 9.099 8851 8603 8371
17600—17649 9882 9634 9386 9138 8890 8642 8407
17650—17699 9921 9673 9425 9177 8929 8681 8443
17700—17749 9960 9712 9464 9216 8968 8720 8479
17750—17799 9999 9751 9503 9255 9.007 8759 8515
17800—17849 10.038 9790 9542 9.294 9.046 8798 8551
17850—17899 10.077 9829 9581 9333 9.085 8837 8589
17900—17949 10.116 9868 9620 9372 9124 8876 8628
17950—17999 10155 9907 9659 9411 9163 8915 8667
18000—18049 10.194 9946 9.698 9450 9202 8954 8706
18050—18099 10233 9985 9737 9489 9241 8993 8745
18100---18149 10272 10024 9776 9528 9.280 9.032 8784
18150---18199 10311 10063 9815 9567 9319 9071 8823
18200---18249 10350 10102 9854 9606 9358 9110 8862
18250---18299 10389 10141 9893 9645 9397 9149 8901
18300---18349 10428 10180 9932 9684 9436 9188 8940
18350-—18399 10467 10.219 9971 9723 9475 9227 8979
18400—18449 10506 10258 10010 9762 9514 9.266 9018
18450—18499 10545 10297 10.049 9801 9553 9305 9.057
18500—18549 10584 10336 10088 9840 9592 9344 9.096
18550-—-18599 10.623 10375 10127 9879 9631 9383 9135
18600—18649 10662 10414 10166 9918 9670 9422 9174
18650--18699 10701 10453 10205 9957 9709 9.461 9213
18700 --18749 10740 10492 10244 9996 9748 9500 9252
18750.—18769 10779 10531 10283 10.035 9787 9539 9291
18.80018.849 10818 10570 10332 10074 9826 9578 9330
18850—18899 10857 10.609 10361 10113 9865 9617 2369
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Einkommen Steuerklasse III

für die Zeit en un bei Kinderermäßigung für 5
vom 21,6.— 31.12.48 L u 1 2 3 4 5 jedes

’ Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere
DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 7 8 9

von — bis .
18900-—-18949 10896 10648 10400 10152 9904 9656 9408 Fürjedesweitere
18950-—-18999 10935 10687 10439 10191 9943 9695 9447 KindsindvomEinkommen je

(9060—19049 10974 10726 10478 10.230 9982 9734 9486 BonnBG -
19050—19099 11013 10765 10517 10269 10021 9773 9525 yetraeiı dann
19100-—19149 11052 10804 10556 10308 10060 9812 9564. u Spalte&ab-
19150-—19199 11091 10843 10595 10347 10099 9851 9603 zuiesen.:
19200---19249 11130 10882 10634 10386 10188 9890 9642
19250—19299 11169 10921 10673 10425 10177 9929 9681
19300—19349 11208 10960 10712 10464 10216 9968 9720
19350—19399 11247 10999 10751 10503 10255 10007 9759
19400--19449 11286 11038 10790 10542 10294 10046 9798
19450-—-19499 11325 11077 10829 10581 10333 10085 9837

19500—19549 11364 11116 10868 10620 10372 10124 9876
19550-—-19599 11403 11155 10907 10659 10411 10163 9915
19600-—19649 11442 11194 10946 10698 10450 10202 9954
1965019 699 11481 11233 10985 10737 10489 10241 9993
19700—19749 11520 11272 11024 10776 10528 10280 10032
19750—19799 11559 11311 11.063 10815 10567 10319 10071
19800-—19849 11598 11350 11102 10854 10606 10358 10110
19850---19899 11637 11389 1114 10893 10645 10397 10149
19900—19949 11676 11428 11180 10932 10684 10436 10188
19950-—19999 11715 11467 11219 10971 10723 10475 10227

20060—20049 11754 11506 11258 11010 10762 10514 10266
20050-—20099 11793 11545 11297 11.049 10801 10553 10305
20100-—20149 11832 11584 11336 11088 10840 10592 10344
20150—20199 11871 11623 11375 11127 10879 10631 10383
20200-—20249 11910 11662 11414 11166 10918 10670 10422
20250-—20299 11949 11701 11453 11205 10957 10709 10461
20300-—-20349 11988 11740 11492 11244 10996 10748 10500
20350-—20399 12027 11779 11531 11283 11035 10787 10539
20400---20449 12066 11818 11570 11322 11074 10826 10578
20450--20499 12105 11857 11609 11361 11113 10865 10617

2050820 549 12144 11896 11648 11400 11152 »10904 10656
20550---20599 12183 11935 11687 11439 11191 10943 10695
20600-—20649 12222 11974 11726 11478 11230 10982 10734
20650-—20699 12261 12013 11765 11517 11269 11021 10773
20700—20749 12300 12.052 11804 11556 11308 11060 10812
20750—20799 12339 12091 11843 11595 11347 11.099 10851
20800-—20849 12378 12130 11882 11634 11386 11138 10890
20850-—20899 12417 12169 11921 11673 11425 11177 10929
20900—20949 12456 12208 11960 11712 11464 11216 10968
20950—20999 12495 12247 11999 11751 11503 11255 11007

21000—21049 12534 12286 12038 11790 11542 11294 11046
21050—21099 12573 12325 12077 11829 11581 11333 11085
21100-—21149 12612 12364 12116 11868 11620 11372 11124
21150—21199 12651 12403 12155 11907 11659 11411 11163
21200—21249 12690 12442 12194 11946 11698 11450 11202
21250—21299 12732 12481 12233 11985 11737 11489 11241
21300-—21349 12774 12520 12272 12024 11776 11528 11280
21350—21399 12816 12559 12311 12063 11815 11567 11319
21400--21449 12858 12598 12350 12102 11854 11606 11358
21450-—2i499 12900 12637 12389 12141 11893 11645 11397
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Steuer- Steuer- -für die Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigung für
vom 21.6.—31.12.48 I u 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere|__DM DM DM DM DM DM DM Kind
1 2 3 4 [ 5 6 7 8 I

von — bis
21500-—21549 12942 12.676 12.428 12180 11932 11684 11436 Kürjedesweitere
21550—21599 12984 12717 12467 12219 11971 11723 11475 Kindsindvom
21600-—21649 13026 12759 12506 12258 12010 11762 11514_ Finkommenje
21650—21699 13068 12801 12545 12297 12.049 11801 11553 318DMabzuzie.
21700-—21749 13110 12843 12584 12336 12088 11840 11592 ben.DerSteuer-
21750-—21799 13152 12885 12623 12375 12127 11879 11631 Peirarısıdan
21800—21849 1319412927 126621241412166 11918 1670 meRab21850-—21899 13236 12969 12702 12453 12205 11957 117098een2190021949 13278 13011 12744 12492 12244 11.996 11748
21950—21999 13320 13.053 12786 12531 12283 12.035 11787
22000—22049 13362 13.095 12828 12570 12322 12074 11826
22050-—22099 13404 13137 12870 12.609 12361 12113 11865
22100-—22149 13446 13179 12912 12648 12400 12152 11904
22150--22199 13488 13221 12954 12687 12439 12191 11943
22200--22249 13530 13263 12996 12729 12478 12230 11982
22250—22299 13572 13305 13038 12771 12517 12269 12021
2230022349 13614 13347 13.080 12813 12556 12308 12.060
22350—22399 13656 13389 13122 12855 12595 12347 12099
22400-—22449 13698 13431 13164 12897 12634 12386 12138
22450—22499 13740 13473 13206. 12939 12673 12425 12177°
22500—22549 13782 13515 13248 12981 12714 12464 12216
22550-—22599 13824 13557 13290 13023 12756 12503 12255
22600-—22649 13866 13599 13332 13065 12798 12542 12294
22650--22699 13908 13641 13374 13107 12840 12581 12333
22700--22749 13950 13683 13416 13149 12882 12620 12372
22750—22799 13992 13725 13458 13191 12924 12659 12411
22800-—:22849 14.034 13767 13500 13233 12966 12.699 12450
2285022899 14.076 13809 13542 13275 13008 12741 12489
22900—22949 14118 13851 13584 13317 13050 12783 12528
22950—22999 14160 13893 13626 13359 13092 12825 12567
23000-—23049 14202 13935 13668 13401 13134 12867 12606
23050-—.23099 14244 13977 13710 13443 13176 12909 12645
23100-—23149 14286 14019 13752 13485 13218 12951 12684
23150—23199 14328 14061 13794 13527 13260 12993 12725
23200--23249 14370 14103 13836 13569 13302 13.035 12767
23250---23299 14412 14145 13878 13611 13344 13077 12809
23300-—23349 14454 14187 13920 13653 13386 13119 12851
23350-—23399 14496 14229 13962 13695 13428 13161 12893
23400-—23449 14538 14271 14.004 13737 13470 13203 12935
23450—23499 14580 14313 14046 13779 13512 13245 12977
23500—23549 14622 14355 14.088 13821 13554 13287 13019
2355023599 14664 14397 14130 13863 13596 13329 13061
23600—23649 14706 14439 14172 13905 13638 13371 13103
23650—23699 14748 14481 14214 13947 13680 13413 13145
23700-——23749 14790 14523 14256 13.989 13722 13455 13187
23750-—23799 14832 14565 14298 14.031 13764 13497 13229
23800-—23849 14874 14607 14340 14.073 13806 13539 13271
23850-—-23899 1491€ 14649 14382 14115 13848 13581 13313
23900-—23949 14958 14691 14424 14157 13890 13623 13355
23950-—23999 15006 14733 14466 14199 13932 13665 13397
24000--24049 15042 14775 14508 14241 13974 13707 13439
24050-—24099 15084 14817 14550 14283 14016 13749 13481
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Einkommeı Steuer- Steuer-
für die Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigung für

vom21.6.— 31.12.48 I u 1 2 3 A 5 jedesKind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere
DM__| __DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 . 7 8 3
von — bis

24100-—24149 15126 14859 14592 14325 14.058 13791 13523 NFürjedesweitere
24 150-—24199 15168 14901 14634 14367 14100 13833 13565 Kind sind vom
24200-—24249 15210 14943 14676 14409 14142 13875 13607 Minkommenie
24250-—24299 15252_ 14985 14718 14451 14184 13917 13649 319DMabauzie-
24300—24349 15294 15027 14760 14493 14226 13959 1309100ee RN
24350-—24399 15336 15.069 14802214535 14268 14001 13733 elle sah
24400-—24449 15378 15111 14844 14577 14310 14043 13775 zuesen.
24450-—24499 15420 15153 14886 14619 14352 14.085 13817
"24500—24549 15462 15195 14928 14661 14394 14127 13859
24550—24599 15504 15237 14970 14703 14436 14169 13901
24600-—24649 15546 15.279 15012 14745 14478 14211 13943
24650-—-24699 15588 15321 15.054 14787 14520 14253 13985
24 700-—24749 15 630 15 363 15 096 14 829 14 562 14 295 14 027
24750—24799 15672 15405 15138 14871 14604 14337 14069
2480024849 15714 15447 15180 14913 14646 14.379 14111
24850-—24899 15756 15489 15222 14955 14688 14421 14153
24900--24949 15798 15531 15264 14997 14730 14463 14195
24950--24999 15840 15573 15306 15.039 14772 14505 14237
25000-—25049 15882 15615 15348 15081 14814 14547 14279
25050—25099 15924 15657 15390 15123 14856 14589 14321
25100-—25149 15966 15699 15432 15165 14898 14631 14363
25150-—25199 16.008 15741 15474 15207 14940 14.673 14405
25200-—25249 16.050 15783 15516 15249 14982 14715 14447
25250—25299 16092 15825 15558 15291 15024 14757 14489
25300-—25349 16.134 15867 15600 15333 15066 14799 14531
25350—25399 16176 15909 15642 15375 15108 14841 14573
25400—25449 16.218 15951 15684 15417 15150 14883 14615
25450--25499 16260 15993 15726 15459 15192 14925 14657
25500—25549 16302 16035 15768 15501 15234 14967 14699
25550—25599 16344 16077 15810 15543 15276 15009 14741
25600-—25649 16.386 16119 15852 15585 15318 15051 14783
25650-—25699 16428 16161 15894 15627 15-360 15093 14825
2570025749 16470 16203 15936 15669 15402 15135 14867
25750-—25799 16512 16245 15978 15711 15444 15177 14909
2580025849 16554 16287 16020 15753 15486 "15219 14951
25850-—25899 16596 16329 16062 15795 15528 15261 14993
25900---25949 16638 16371 16104 15837 15570 15303 15035
25950—25999 16680 16413 16146 15879 15612 15345 15077
26000—26049 16722 16455 16188 15921 15654 15387 15119
26050—26099 16764 16497 16230 15963 15696 15429 15161
26100-—26149 16806 16539 16272 16.005 15738 15471 15203
26150—26199 16848 16581 16314 16047 15780 15513 15245
26200—26249 16890 16623 16356 16089 15822 15555 15287
26250—26299 16932 16665 16398 16.131 15864 15597 15329
26300-—26349 16974 16707 16440 16.173 15906 15639 15371
26350—26399 17016 16749 16482 16215 15948 15681 15413
26400—26449 17058 16791 16524 16.257 15990 15723 15455
26450-—26499 17100 16833 16566 16299 16032 15765 15497
26500-—26549 17142 16875 16608 16341 16074 15807 15539
26550---26599 17184 16917 16650 16383 16116 15849 15581
26600.26649 17226 16959 16692 16425 16158 15891 15623
26650-—26699 17268 17001 16734 16467 16200 15.939 15665
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Einkommen. en Steuer- Steuer-
fündie Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigungfür

vom 21.6.--31.12.48 I u 1 2 | 3 4 5 jedes
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere—_.DPM__|DM | __DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 I: ER 6 »| 8 eo
von — bis .

26700- 26749 17310 17.043 16776 16509 16242 15975 15707 Füriedesweitere
26750.---26799 17352 17085 16818 16551 16284 16017 15749 Kindsındvom
26800 --.26849 17394 17127 16860 16593 16326 16.059 15791 Finkommenje
26850.26899 17436 17169 16902 16635 16368 16101 15833 218DMabzuzie-
26900-.-26949 17478 17211 16944 16677 16410 16143 15875 m DerSteuer.26950--26999 17520 17253 16986 16719 16452 16185 15917 ran 11dann

in Spalte &ab-27060—27049 17562 17295 17028 16761 16494 16227 Er27050---27099 17604 17337 17.070 16803 16536 16269 16001
27100---27149 17646 17379 17112 16845 16578 16311 16.043
27150—27199 17688 17421 17154 16887 16620 16353 16.085
27200--27249 17730 17463 17196 16929- 16662 16395 16127
27250---27299 17772 17505 17.238 16971 16704 16437 16169
27300--27349 17814 17547 17280 17013 16746 16479 16211
27350—27399 17856 17589 17322 17055 16788 16521 16253
2740027449 17898 17631 17364 17.097 16830 16563 16295
27450-—27499 17940 17673 17406 17.139 16872 16605 16337
27500---27549 17982 17715 17448 17181 16914 16647 16379
27550—27599 18.024 17757 17490 17223 16.956 16689 16421
27600---2764% 18.066 17799 17532 17265 16998 16731 16463
27650-—27699 18108 17841 17574 17307 17040 16773 16505
27700--27749 18150 17883 17616 17349 17082 16815 16547
27750---27799 18192 17925 17658 17391 17124 16857 16589
27800-—-27849 18234 17967 17700 17433 17166 16899 16631
27850-—27899 18276 18.009 17742 17475 17208 16941 16673
27900--27949 18316 18051 17784 17517 17.250 16983 16715
27950--27999 1836C 18.093 17826 17559 17292 17025 16757
28000---28049 18402 18135 17868 17601 17334 17067 1679928050--—28099 18444 18177 17910 17643 17376 17109 16841
28100--28149 18486 18219 17952 17685 17.418 17151 16883
28150—28199 18528 18261 17994 17727 17460 17193 16925
28200---28249 18570 18303 18.036 17769 17502 17235 16.967
28250--28299 18612 18345 18078 17811 17544 17277 17.009
28300--28349 18654 18387 18120 17853 17586 17319 17.051
28350-—28399 18696 18429 18162 17895 17628 17361 17093
28400---28449 18738 18471 18204 17937 17670 17403 17135
28450—28499 18780 18513 18246 17.979 17712 17445 17177
28500—28549 18822 18555 18288 18021 17754 17487 17.219
2855028599 18864 18597 18330 18063 17796 17529 17261
28600—28649 18906 18.639 18372 18105 17838 17571 17303
28650—28699 18.948 18681 18414 18147 17880 17613 17345
28700--—28749 18.990 18723 18456 18189 17922 17655 17387
28750--28799 19032 18765 18498 18231 17964 17697 17429
28800-—-28849 19074 18807 18540 18273 18006 17739 17471
28850--28899 - 19116 18849 18582 18315 18048 17781 17513
28900-—28949 19158 18891 18624 18357 18090 17823 17555
28950---28999 19200 18933 18666 18399 18132 17865 17597
2900029049 19242 18975 18708 18441 18174 17907 1763929050—29099 19284 19017 18750 18483 18216 17949 17681
29100---29149 19326 19.059 18792 18525 18258 17991 17723
29150---29199 19368 19101 18834 18567 18300 18.033 17765
29200.29249 19410 19143 18876 18609 18342 18075 17807
29250--29299 19452 19185 18918 18651 18384 18117 17849
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Die Steuer beträgtin

. Steuerklasse III
Einkommen Steuer- Steuer- —. FR Mn -für die Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigung für

vom 21.6.— 31.12.48 I 1. 1 2 3 4 5 jedes
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere

DM DM DM DM DM DM DM Kind
77a TR 3 u 4 5 6 7 8 9

von —bis . . .
29300—29349 19494 19227 18960 18693 18426 18159 17891 u je Sn
29350-—29399 19536 19269 19.002 18735 18468 18201 17933 inkommenM
29400-—29449 19578 19311 19044 18777 18510 18243 179755219DMabzuzie
29 450—29 499 19 620 19 353 19 086 18 819 18 552 18 285 18 017 ben. Der Steuer-

betrag ist dann

29 500-—29549 19 662 19 395 191128 18 861 18 594 18 327 '18 059 in Spalte 8 ab-
29 550—29 599 19 704 19 437 19 170 18 903 18 636 18 369 18101 zulesen,
29 600-—29649 19 746 19 479 19 212 18 945 18 678 18 411 18 143
29 650-—29 699 19 788 19 521 19 254 18987 18720 18 453 18 185
29 700-—29 749 19 830 19 563 19 296 19 029 18 762 18 495 18 227
29 750—29 799 19 872 19 605 19 338 19071 18 804 18 537 18 269
29 800-—29849 19 914 19 647 19 380 19 113 18 846 18 579 18 311
29 850—29 899 19 956 19 689 19 422 19 155 18 888 18 621 18 353
29 900—29 949 19 998 19 731 19 464 19 197 18 930 18 663 18 295
29 950--29 999 20 040 19773 19 506 19 239 18 972 18 705 18 437

30 000—30 049 20 082 19 815 19 548 19 281 19 014 18 747 18 479
30 050-—30099 20 124 19 857 19 590 19 323 19 056 18 789 18 521
30 100—30 149 20 166 19 899 19 632 19 365 19 098 18 831 18 563
30 150—30 199 20 208 19 941 19 674 19 407 19 140 18 873 18 605
30 200-—30249 20 250 19 983 19 716 19 449 19 182 18 915 18 647
30 250-—30299 20 292 20 025 19 758 19 491 19 224 18 957 18 689
30 300-—30349 20 334 20 067 19 800 19 533 19 266 18 999 18 731
30 350-—30399 20 376 20 109 19 842 19 575 19 308 19 041 18 773
30 400—30 449 20 418 20 151 19 884 19 617 19 350 19 083 18 815
30 450-—30499 20 460 20 193 19 926 19 659 19 392 19 125 18 857

30 500-—30549 20 502 20 235 19 968 19 701 19 434 19 167 18 899
30 550-—30599 20 544 20 277 20 010 19 743 19 476 19 209 18 941
30 600--—-30649 20 586 20 319 20 052 19 785 19 518 19 251 18 983
30 650--30 699 20 628 20 361 20 094 19 827 19 560 19 293 19 025
30 700---30 749 20 670 20 403 20 136 19 869 19 602 19 335 19 067
30 750---30 799 20 712 20 445 20 178 19 911 19 644 19 377 19 109
30 800---30 849 20 754 20 487 20 220 19 953 19 686 19 419 19 151
30 850-—30 899 20 796 20 529 20 262 19 995 19 728 19 461 19 193
30 900---30 949 20 838 20 571 20 304 20 037 19 770 19 503 19 235
30 950---30 999 20 820 20 613 20 346 20 079 19 812 19 545 19 277

31 009--31 049 20 922 20 655 20 388 20 121 19 854 19 587 19319
31 05031 099 20 964 20 697 20 430 20 163 19 896 19 629 19 361
31 10031 149 21 006 20 739 20 472 20 205 19 938 19 671 19 403
31 150-—31199 21048 20 781 20 514 20 247 19 980 19 713 19 445
31 200-—31249 21 090 20 823 20 556 20 289 20 022 19 755 19 487
31 250—31 299 21132 20 865 20 598 20 331 20 064 19 797 19 529
31 300—31 349 21174 20 907 20 640 20 373 20 106 19 839 19 571
31 350---31 399 21 216 20 949 20 682 20 415 20 148 19 881 19 613
31 400-—31449 21 258 20 991 20 724 20 457 20 190 19 923 19 655
31 450—31 499 21 300 21 033 20 766 20 499 20 232 19965 19 697

31 500--31 549 21 342 21 075 20 808 20 541 20 274 20 007 19 739
31 550 --31 599 21 384 21117 20 350 20 583 20 316 20 049 19 781
31 600---31 649 21 426 21 159 20 892 20 625 20 358 20 091 19 823
31 650-—31699 21 468 21 201 20 934 20 667 20 400 20 133 19 865
31 700-—31749 21510 21 243 20 976 20 709 20 442 20 175 19 907
31 750 ---31799 21 552 21 285 21 018 20 751 20 484 20 217 19 949
31 800 ---31849 21 594 21 327 21.060 20 793 20 526 20 259 19 991
31850—31899 21639 21369 21102 20835 20568 20301 20033
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Einkommen
fürdieZeit Steuer-| Steuer- beiKind zn: nklasse klasse el Inderermä igung fürvom21.6.—31.12.48 1 1 1 > 3 5 Todes

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitereDM DM DM DM DM DM DM Kind
1 2 Fi 4 5 6 7 8 Fi

von — bis
31900-—31949 21684 21411 21144 20877 20610 20343 20075 _Fürjedesweitere
3195031999 21729 21453 21186 20919 20652 20385 20117 Kindsindvom

Einkommen je32000—32049 21774 21495 21228 20961 20694 20427 20159 318DMabzuzie-
3205032099 21819 21537 21270 21.003 20736 20469 20201 jan De nen
32100—32149 21864 21579 21312 21045 20778 20511 20243 nSpaltegab-
32150-—32199 21909 21623 21354 21.087 20820 20553 202855zuesen.
32200-—32249 21954, 21668 21396 21129 20862 20595 20327
32250—32299 21999 21713 21438 21171 20904 20637 20369
32300-—32349 22044 21758 21480 21213 20946 20679 20411
32350—32399 22089 21803 21522 21255 20988 20721 20453
32400---32449 22134 21848 21564 21297 21.030 20763 20495
3245032499 22179 21893 21607 21339 21072 20805 20537
32500—32549 22224 21938 21652 21381 21114 20847 20579
32550—32599 22269 21983 21697 21423 21156 20889 20621
32600—32649 22314 22.028 21742 21465 21198 20931 20663
32650—32699 22359 22073 21787 21507 21240 20973 20705
3270032749 22404 22118 21832 21549 21282 21015 20747
32750-—32799 22449 22163 21877 21591 21324 21057 20789
32800—32849 22494 22208 21922 21635 21366 21099 20831
32850-—32899 22539 22253 21967 21680 21408 21141 20873
32900-—32949 22584 22298 22012 21725 21450 21183 20915
32950—32999 22629 22343 22057 21770 21492 21225 20957
33000—33049 22.674 22388 22102 21815 21534 21267 20999
33050-—33099 22719 22433 22147 21860 21576 21309 21041
3310033149 22764 22478 22192 21905 21619 21351 21083
33150--33199 22809 22523 22237 21950 21664 21393 21125
33200--33249 22854 22568 22282 21995 21709 21435 21167
33250---33299 22899 22613 22327 22040 21754 21477 21209
33300---33349 22944 22658 22372 22.085 21799 21519 21251
33350--33399 22989 22703 22417 22130 21844 21561 21293
33400--33449 23034 22748 22462 22175 21889 21603 21335
3345033499 23079 22793 22507 22220 21934 21648 21377
33500—33549 23124 22838 22552 22265 21979 21693 21419
33550—33599 23169 22883 22597 22310 22024 21738 21461
33600---33649 23214 22.928 22642 22355 22.069 21783 21503
33650--33699 23259 22973 22687 22400 22114 21828 21545
33700-—33749 23304 23018 22732 22445 22159 21873 21587
33750--33799 23349 23063 22377 22490 22204 21918 21632
3380033849 23394 23108 22822 22535 22249 21963 21677
3385033899 23439 23153 22.867 22580 22294 22008 21722
33900--33949 23484 23198 22912 22625 22339 22053 21767
33950—33999 23529 23243 22957 22.670 22384 ‚22.098 21812
34000—34049 23574 23288 23002 22715 22429 22143 21857
3405034099 23619 23333 23047 22760 22474 22188 21902
34100—34149 23664 23378 23092 22805 22519 22233 21947
34150---34199 23709 23423 23137 22850 22564 22278 21992
3420034 249 23754 23468 23182 22895 22609 22323 22037
34250-—-34299 23799 23513 23227 22940 22654 22368 22082
34300---34349 23844 23558 23272 22985 22699 22413 22127
34350---34399 23889 23602 23317 23030 22744 22458 22172
34400 34449 23934 23648 23362 23075 22789 22503 22217
34450-—34499 23979 23693 23407. 23120 22834 22548 22262



/
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Einkommen Steuer- Steuer |— —__ _ -für die Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigung für

vom 21.6.-—31.12.48 I u 1 2 3 4 5 jedes
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere

DM, DM DM DM DM _DM DM Kind
1 2 3 4 5 6 7 8 9

von — bis
34500-—-34549 24024 23738 23452 23165 22.879 22593 22307 _Füriedesweitere
34550-—-34599 24069 23783 23497 23210 22924 22638 22352 Kinosind‚vom
34600---34649 24114 23828 23542 23255 22969 22683 22397 Einkommenje
34650-—-34699 24159 23873 23587 23300 23014 22728 22442 318DMabzuzie
34700-—34749 24204 23918 23632 23345 23059 22773 22487 Pen.Der
34750---34799 24249 23963 23677 23390 23104 22818 22.532 ehe ah
34800---34849 24294 24008 23722 23435 23149 22863 25T es.
34850---34899 24339 24.053 23767 23480 23194 22908 22622
34900-—34949 24384 24.098 23812 23525 23239 22953 22667
3495034999 24429 24143 23857 23570 23284 22998 22712
35090--35049 24474 24188 23902 23615 23329 23043 22757
35050-—35099 24519 24233 23947 23660 23374 23.088 22802
35100-—35149 24564 24278 23992 23705 23419 23133 22847
35150---35199 24609 24323 24037 23750 23464 23178 22892
35200-—35249 24654 24368 24082 23795 23509 23223 22937
35250-—35299 24699 24413 24127 23840 23554 23268 22982
35300---35349 24744 24458 24172 23885 23599 23313 23027
35350---35399 24789 24503 24217 23930 23644 23358 23072
35400---35449 24834 24548 24262 23975 23689 23403 23117
35450---35499 24879 24593 24307 24020 23734 23448 23162
35500----35549 24924 24638 24352 24065 23779 23493 23207
35550-—35599 24969 24683 24397 24110 23824 23538 23252
35600--35649 25014 24728 24442 24155 23869 23583 23297
35650—35699 25059 24773 24487 24200 23914 23628 23342
35700---:35749 25104 24818 24532 24245 23959 23673 23387
35750--35799 25149 24863 24577 24290 24004 23718 23432
35800.—-35849 25194 24908 24622 24335 24049 23763 23477
35850-—35899 25239 24953 24667 24380 24094 23808 23522
35900-—35949 25284 24998 24712 24425 24139 23853 23567
35950---35999 25329 25043 24757 24470 24184 23898 23612
36060-—36049 25374 25088 24802 24515 24229 23943 23657
36050---36099 25419 25133 24847 24560 24274 23988 23702
36100---36149 25464 25178 24892 24605 24319 24033 23747
36150---36199 25509 25223 24937 24650 24364 24078 23792
36200-—-36249 25554 25268 24982 24695 24409 24123 23837
36250-—-36209 25599 25313 25027 24740 24454 24168 23882
36300---36349 25644 25358 25072 24785 24499 24213 23927
36350---36399 25689 25403 25117 24830 24544 24258 23972
36400---36449 25734 25448 25162 24875 24589 24303 24017
36450---36499 25779 25493 25207 24920 24634 24348 24062
36500-—-36549 25824 25538 25252 24965 24679 24393 24107
36550-—36599 25869 25583 25297 25010 24724 24438 24152
36600---36649 25914 25628 25342 25055 24769 24483 24197
36650-—36699 25959 25673 25387 25100 24814 24528 24242
36700---36749 26004 25718 25432 25145 24859 24573 24287
36750---36799 26049 25763 25477 25190 24904 24618 24332
36800---36849 26094 25808 25522 25235 24949 24663 24377
36850---36899 26139 25853 25567 25280 24994 24708 24422
36900-—36949 26184 25898 25612 25325 25039 24753 24467
36950--36999 26229 25943 25657 25370 25084 24798 24512
37000--37.049 26274 25988 25702 25415 25129 24843 24557
3705037099 26319 26033 25747 25460 25174 24888 24602
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Die Steuer beträgtin
4 Steuerklasse IIIEinkommen Steuer- Steuer-
für die Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigung für

vom 21.6.— 31.12.48 I u 1 2 3 A 5 jedes
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere_—_PM __| DM _| DM_| oM __DM DM DM Kind

1 2 3 4 TT ‘7 ee FE 3
von -- bis

37100-—37149 26364 26078 25792 25505 25219 24933 24647 Fürjedesweitere
3715037199 26409 26123 25837 25550025264 24978 24692 Kindsindvom
37200—37249 26454 26168 25882 25595 25309 25023 24737 NFiukonmenje
37250-—-37299 2649 26213 25927 25640 25354 25068 24782 21%DMabzuzie-
37300—37349 26544 26258 25972 25685 25399 25113 24827 anni Pr
37350—37399 26589 26303 26017. 25730 25444 25158 24872 ;, Spalte8ab-
37400—37449 26634 26348 26062 25775 25489 25203 24917 zuiesen.
37450--—-37499 26679 26393 26107 25820 25534 25248 24962
37500—37549 26724 26438 26152 25865 25579 25293 25.007
37550-—37599 26769 26483 26197 25910 25624 25338 25052
37600-—37649 26814 26528 26242 25955 25669 25383 25097,
37650-—37699 26859 26573 26287 26000 25714 25428 25142
3770037749 26904 26618 26332 26045 25759 25473 25187
37750—37799 26949 26663 26377 26090 25804 25518 25232
37800—37849 26994 26708 26422 26135 25849 25563 25277
37850—37899 27039 26753 26467 26180 25894 25608 25322
37900—37949 27084 26798 26512 26225 25939 25653 25367,
37950—37999 27129 26843 26557 26270 25984 25698 25412
38000—38049 27174 26888 26602 26315 26029 25743 25457
38050—38099 27219 26933 26647 26360 26074 25788 25502
3810038149 27264 26978 26692 26405 26119 25833 25547
3815038199 27309 27023 26737 26450 26164 25878 25592
38200-—38249 27354 27068 26782 26495 26209 25923 25637
38250—38299 27399 27113 26827 26540 26254 25968 25682
38300-—-38349 27444 27158 26872 26585 26299 26013 25727
38350—38399 27489 27203 26917 26630 26344 26058 25772
38400—38449 27534 27248 26962 26675 26389 26103 25817
38450—38499 27579 27293 27007 26720 26434 26148 25862
38500—38549 27624 27338 27052 26765 26479 26193 25907
38550—38599 27669 27383 27097 26810 26524 26238 25952
38600---38649 27714 27428 27142 26855 26569 26283 25997
38650-—-38699 27759 27473 27187 26900 26614 26328 26042
38700---38749 27804 27518 27232 26945 26659 26373 26087
38750—38799 27849 27563 27277 26990 26704 26418 26132
38800-—-38849 27894 27608 27322 27035 26749 26463 26177
33850-—38899 27939 27653 27367 27080 26794 26508 26222
38900—38949 27984 27698 27412 27125 26839 26553 26267
38950—38999 28.029 27743 27457 27170 26884 26598 26312
3900039049 28074 27788 27502 27215 26929 26643 26357
39050—39099 28119 27833 27547 27260 26974 26688 26402
39100-—39149 28164 27878 27592 27305 27019 26733 26447
39150-—39199 28209 27923 27637 27350 27064 26778 26492
39200-—-39249 28254 27968 27682 27395 27109 26823 26537
39250---39299 28299 28013 27727 27440 27154 26868 26582
3930039349 28344 28058 27772 27485 27.199 26913 26627
39350---39399 28389 28103 27817 27530 27244 26958 26672
39400---39449 28434 28148 27862 27575 27289 27003 26717
39450-—39499 28479 28193 27907 27620 27334 27048 26762
39500—39549 28524 28238 27952 27665 27379 27093 26807
39550---39599 28569 28283 27997 27710 27424 27138 26852
39600..-39649 28614 28328 28042 27755 27469 27183 26897
39650-—39699 28659 28373 28087 27800 27514 27228 26942



Nr. 13—TagderAusgabe:Bonn,den24.März 1950 71

Die Steuer beträgtin

Einkommen Steuerklasse III
ıNnKo

für die Zeit en Amer bei Kinderermäßigung für
vom 21.6.— 31.12.48 I u 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere
DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 7 8 9
von — bis

39700-—-39749 28704 28418 28132 27845 27559 27273 26987 Füriedesweitere
3975039799 28749 28463 28177 27890 27604 27318 27032 Kindsindvom
3980039849 28794 28508 28222 27935 27649 27363 27077 Finkommenje
3985039899 28839 28553 28267 27980 27694 27408 27122 318DMabzuzie-
39900—39949 28884 28598 28312 28025 27739 27453 27167 henDeran
39950—39999 28929 28643 28357 28070 27784 27498 a722 beirasist dannin Spalte 8 ab-

4000040049 28974 28.688 28402 28115 27829 27543 a
40050—40099 29019 28733 28447 28160 27874 27588 27302
40100—40149 29064 28778 28492 28205 27919 27633 27347
40150—40199 29109 28823 28537 28250 27964 27678 27392
40200—40249 29154 28868 28582 28295 28009 27723 .27437
4025040299 29199 28913 28627 28340 28054 27768 27482
40300-—40349 29244 28958 28672 28385 28099 27813 27527
40350-—40399 29289 29003 28717 28430 28144 27858 27572
4040040449 29334 29048 28762 28475 28189 27903 27617
40450—40499 29379 29093 28807 28520 28234 27948 27662
40500-—40549 29424 29138 28852 28565 28279 27993 27707
4055010599 29469 29183 28897 28610 28324 28038 27752
40600---40649 29514 29228 28942 28655 28369 28083 27797
40650-—40699 29559 29273 28987 28700 28414 28128 27842
40700-—40749 29604 29318 29032 28745 28459 28173 27887
40750-—40799 29649 29363 29077 28790 28504 28218 27932
40800--—-40849 29694 29408 29122 28835 28549 28263 27977
40850-—40899 29739 29453 29167 28880 28594 28308 28022
40900-—40949 29784 29498 29212 28925 28639 28353 28067
4095040999 29829 29543 29257 28970 28684 28398 28112
4100041049 29874 29588 29302 29015 28729 28443 28157
41050-—41099 29919 29633 29347 29060 28774 28488 28202
4110041149 29964 29678 29392 29105 28819 28533 28247
41150-—41199 30009 29723 29437 29150 28864 28578 28292
4120041249 30054 29768 29482 29195 28909 28623 28337
41250-—41299 30099 29813 29527 29240 28954 28668 28382
41300—41349 30144 29858 29572 29285 28999 28713 28427
41350-—41399 30189 29903 29617 29330 29044 28758 28472
4140041449 30234 29948 29662 29375 29089 28803 28517
41450—41499 30279 29993 29707 29420 29134 28848 28562
41500—41549 30324 30038 29752 29465 29179 28893 28607
41550—41599 30369 30083 29797 29510 29224 28938 28652
41600-—41649 30414 30128 29842 29555 29269 28983 28697
41650—41699 30459 30173 29887 29600 29314 29028 28742
41700-—41749 30504 30218 29932 29645 29359 29073 28787
41750—41799 30549 30263 29977 29690 29404 29118 28832
4180041849 30594 30308 30022 29735 29449 29163 28877
41850—41899 30639 30353 30067 29780 29494 29208 28922
41960—41949 30684 30398 30112 29825 29539 29253 28967
41950-—41999 30729 30443 30157 29870 29584 29298 29012
42000-—42049 30774 30488 30202 29915 29629 29343 29057
42050—42099 30819 30533 30247 29960 29674 29388 29102
4210042149 30864 30578 30292 30005 29719 29433 29147
42150—42199 30909 30623 30337 30050 29764 29478 29192
42200---42249 30954 30668 30382 30095 29809 29523 29237
42250—42299 30999 30713 30427 30140 29854 29568 29282
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Steuer- Steuer- -für die Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigung für
vom21,6.—311248 I nm 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitereDM DM DM DM DM DM DM Kind
1 2 3 4 5 6 7 8 9

von — bis
42300—42349 31044 30758 30472 30185 29899 29613 29327 Fürjedesweitere
42350-—42399 31089 30803 30517 30230 29944 29658 29372 Kindsindvom
42400-—42449 31134 30848 30562 30275 29989 29703 29417 Einkommenje
4245042 499 31179 30893 30607 30320 30034 29748 29462 318DMabzuzie.

hen. Der Steuer-4250042549 31224 30938 30652 30365 30079 29793 29507 Detrasistdanm
42550—42599 31269 30983 30697 30410 30124 29838 29552 '” Ppalte8ab-42600-—42649 31314 31028 30742230455 30169 29883 Po
42650-—42699 31359 31073 30787 30500 30214 29928 29642
42700-—42749 31404 31118 30832 30545 30259 29973 29687
42750—42799 31449 31163 30877 30590 30304 30018 29732
4280042849 31494 31208 30922 30635 30349 30063 29777
42850-—42899 31539 31253 30967 30680 30394 30108 29822
42900—42949 31584 31298 31012 30725 30439 30153 29867
42950—42999 31629 31343 31057 30770 30484 30198 29912
13000-—43049 31674 31388 31102 30815 30529 30243 29957
43050—43099 31719 31433 31147 30860 30574 30288 30002
43100—43149 31764 31478 31192 30905 30619 30333 30047
43150-—43199 31809 31523 31237 30950 30664 30378 30092
4320043249 31854 31568 31282 30995 30709 30423 30137
43250-—43299 31899 31613 31327 31040 30754 30468 30182
43300—43349 31944 31658 31372 31085 30799 30513 30227
43350—43399 31989 31703 31417 31130 30844 30558 30272
43400-—43449 32034 31748 31462 31175 30889 30603 30317
43450-—43499 32.079 31793 31507 31220 30934 30648 30362
43500—43549 32124 31838 31552 31265 30979 30693 30407
4355043599 32169 31883 31597 31310 31024 30738 30452
4360043649 32214 31928 31642 31355 31069 30783 30497
43650—43699 32259 31973 31687 31400 31114 30828 30542
43700-—43749 32304 32018 31732 31445 31159 30873 30587
43750—43799 32349 32063 31777 31490 31204 30918 30632
43800-—43849 32394 32108 31822 31535 31249 30963 30677
43850—43899 32439 32153 31867 31580 31294 31008 30722
43900—43949 32484 32198 31912 31625 31339 31053 30767
43950--43999 32529 32243 31957 31670 31384 31098 30812
4400044049 32574 32288 32002 31715 31429 31143 30857
44050—44099 32619 32333 32047 31760 31474 31188 30902
44100-——44149 32664 32378 32092 31805 31519 31233 30947
44150—44199 32709 32423 32137 31850 31564 31278 30992
4420044249 32754 32468 32182 31895 31609 31323 31037
44250-—44299 32799 . 32513 32227 31940 31654 31368 31082
44300-—44349 32844 32558 32272 31985 31699 31413 31127
44350-—44399 32889 32603 32317 32030 31744 31458 31172
4440044449 32934 32648 32362 32075 ‘31789 31503 31217
A445044499 32979 32693 32407 32120 31834 31548 31262
44500—44549 33024 32738 32452 32165 31879 31593 31307
44550-—44599 33069 32783 32497° 32210 31924 31638 31352
44600—44649 33114 32828 32542 32255 31969 31683 31397
44650-—44699 33159 32873 32587 32300 32014 31728 31442
4470044749 33204 32918 . 32632 32345 32059 31773 31487
44750-—44799 33249 32963 32677 32390 32104 31818 31532
44800--44849 33294 33008 32722 32435 32149 31863 31577
44850—44899 33339 33053 32767 32194 31908 31622
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Steuerklasse III
Einkommen Steuer- Steuer- , 2. -für die Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigung für

vom 21. 6.— 31.12.48 1 u 1 2 3 4 5 jedes
Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere

DM DM DM DM DM DM DM Kind
1 2 3 4 s 6 7 8 3

von — bis
44900—44949 33384 33098 32812 32525 32.239 31953 31667 n een
44 950—44 999 33 429 33 143 32 857 32 570 32 284 31 998 31 712 . .Einkommen je

318DM abzuzie-
- 4500045049 33474 33188 32902 32615 32.329 32.043 31757 Yen.DerSteuer-
45 050—-45099 33 519 33 233 32 947 32 660 - 32 374 32 088 31 802 betrag ist dann
45 100—45 149 33 564 33 278 32 992 32 705 32 419 32 133 31 847 in Spalte 8 ab-
45 150—45 199 33 509 33 323 33 037 32 750 32 464 32 178 31 892 zulesen.
45 200—45 249 33 654 33 368 33 082 32 795 32 509 32 223 31 937
45 250—45 299 33 699 33 413 33 127 32 840 32 554 32 268 31 982
45 300-—45349 33 744 33 458 33 172 32 885 32 599 32 313 32 027
45 35045 399 33 789 33 503 33 217 32 930 32 644 32 358 32 072
45 400-—45 449 33 834 33 548 33 262 32 975 32 689 32 403 32 117
45 450-—45499 33 879 33 593 33 307 33 020 32 734 32 448 32 162

45 50045 549 33 924 33 638 33 352 33 065 32 779 32 493 32 207
45 550-—-45599 33 969 33 683 33 397 33 110 32 824 32 538 32 252
45 600—45 649 34 914 33 728 33 442 33 155 32 869 32 583 32 297
45 650—45 699 34 059 33 773 33 487 33 200 32 914 32 628 32 342
45 700-—-45749 34 104 33 818 33 532 33 245 32 959 32 673 32 387
45 750—45 799 34 149 33 863 33 577 33 290 33 004 32 718 32 432
45 800-—45849 34 194 33908 33 622 33 335 33 049 32 763 32 477
45 850-—45 899 34 239 33 953 33 667 33 380 33 094 32 808 32 522
45 900—-45949 34 284 33 998 33 712 33 425 33 139 32 853 32 567
45 950—45 999 34 329 34 043 33 757 33 470 33 184 32 898 32 612

46 000—46 049 34 374 34 088 33 802 33 515 33 229 32 943 32 657
46 050—46 099 34 419 34 133 33 847 33-560 33 274 32 988 32 702
46 100—46 149 34 4164 34 178 33 892 33 605 33 319 33 033 32 747
46 150-—46 199 34 509 34 223 33 937 33 650 33 364 33 078 32 792
46 200—46 249 34 554 34 268 33 982 33 695 33 409 33123 32 837
46 250-—46299 34 599 34 313 34 027 33 740 33 454 33 168 32 882
46 300-—46 349 34 644 34 358 34 072 33 785 33 499 33 213 32 927
46 350—46 399 34 689 34 403 34 117 33 830 33 544 33 258 32 972
46 400—46 449 34 734 34 448 34 162 33 875 33 589 33 303 33 017
46 450-—46499 34 779 34 493 34 207 33 920 33 634 33 348 33 062

46 500---46 549 34 824 34 538 34 252 33 965 33 679 33 393 33 107
46 550—-46 599 34 869 34 583 34 297 34 010 33 724 33 438 33 152
46 600—46 649 34 914 34 628 34 342 34 055 33 769 33 483 33 197
46 650-—46 699 34 959 34 673 34 387 34 100 33 814 33 528 33 242
46 700-—46 749 35 004 34 718 34 432 34 145 33 859 33 573 33 287
46 750—46 799 35 049 34 763 34 477 34 190 33 904 33 618 33 332
46 800—46 849 35 094 34 808 34 522 34 235 33 949 33 663 33 377
46 850—46 899 35 139 34 853 34 567 34 280 33 994 33 708 33 422
46 900—46 949 35 184 34 898 34 612 34 325 34 039 33 753 33 467
46 950—46 999 35 229 34 943 34 657 34 370 34 084 33 798 33 512

47 00047 049 35 274 34 988 34 702 34 415 34 129 33 843 33 557
47 050—47 099 35 319 35 033 34 747 34 460 34 174 33 888 33 602
47 100-—47149 35 364 35 078 34 792 34 505 34 219 33 933 33 647
47 150—47 199 35 409 35 123 34 837 34 550 34 264 33 978 33 692
47 200—47 249 35 454 35 168 34 882 34 595 34 309 34 023 33 737
47 250—47 299 35 499 35 213 34 927 34 640 34 354 34 068 33 782
47 300—47 349 35 544 35 258 34 972 34 685 34 399 34113 33 827
47 350-—-47399 35 589 35 303 35 017 34 730 34 444 34 158 33 872
47 400---47 449 35 634 35 348 35 062 34 775 34 489 34 203 33 917
4745047 499 35679 35393 35-107 34820 34534 34248 33962



74

Einkommen
für die Zeit Steuer- Steuer- bei Kinderermäßigung für

vom21.6.—31.12.48 klasse klasse nie
I u 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitereDM DM DM DM DM DM DM Kind
1 2 3 4 5 6 7 8 9

von — bis
47500—47549 35724 35438 35152 34865 34579 34293 34007 Füriedesweitere
47550—47599 35769 35483 35197 34910 34624 34338 34052 Kindsindvom
4760047649 35214 35528 35242 34955 34669 34383 34097 en ©47650—47699 35859 35573 35287 35000 34714 34428 sa 0000 ie4770047749 35904 35618 35332 35045 34759 34473 3E187 nenneistJan
47750-—47799 35949 35663 35377 35090 34804 34518 34232 1,Spalte8ab-
478300-47849 35994 35708 35422 35135 34849 34563 34277 zulesen.
47850-—47899 36039 35753 35467 35180 34894 34608 34322
47900—47949 36084 35798 35512 35225 34939 34653 34367
47950—47999 36129 35843 35557 35270 34984 34698 34412
4800048049 36174 25888 35602 35315 35029 34743 34457
48050—48099 36219 35933 35647 35360 35074 34788 34502
48100—48149 36264 35978 35692 35405 35119 34833 34547
4815048199 36309 36023 35737 35450 35164 34878 34592
48200-—48249 36354 36068 35782 35495 35209 34923 34637
48250—48299 36399 36113 35827 35540 35254 34968 34682
48300-—48349 36444 36158 35872 35585 35299 35013 34727
48350—48399 36489 36203 35917 35630 35344 35058 34772
48400-—48449 36534 36248 35962 35675 35389 35103 34817
48450—48499 36579 36293 36007 35720 35434 35148 34862
4850048549 36624 36338 36.052 35765 35479 35193 34907
48550—48599 36669 36383 36097 25810 35524 35238 34952
48600—48649 36714 36428 36142 35855 35569 35283 34997
43650—48699 36759 36473 36187 35900 35614 35328 35042
48700-—48749 36804 36518 36232 35945 35659 35373 35087
48750—48799 36849 36563 36277 35990 35704 35418 35132
48800-—48849 36894 36608 36322 36035 35749 35463 35177
48850—-48899 36939 36653 36367 36080 35794 35508 35222
48900—48949 36984 36698 36412 36125 35839 35553 35267
48950-—48999 37029 36743 36457 36170 35884 35598 35312
4900049049 37074 36788 36502 36215 35929 35643 35357
49050—49099 37119 36833 36547 36260 35974 35688 35402
49100—49149 37164 36878 36592 36305 36019 35733 35447
49150—49199 37209 36923 36637 36350 36064 35778 35492
49200—49249 37254 36968 36682 36395 36109 35823 35537
49250—49299 37299 37013 36727 36440 36154 35868 35582
4930049349 37344 37058 36772 36485 36199 35913 35627
49350—49399 37389 37103 36817 36530 36244 35958 35672
49400-—49449 37434 37148 36862 36575 36289 36003 35717
49450—49499 37479 37193 36907 36620 36334 36048 35762
49500-—49549 37524 37238 36952 36665 36379 36093 35807
49550—49599 37569 37283 36997 36710 36424 36138 35852
49600—49649 37614 37328 37042 36755 36469 36183 35897
4965049699 37659 37373 37087 36800 36514 36228 35942
49700-—49749 37704 37418 37132 36845 36559 36273 35987
49750—49799 37749 37463 37177 36890 36604 36318 36032
49800—49849 37794 37508 37222 36935 36649 36363 36077
49850—49899 37839 37553 37267 36980 36694 36408 36122
49900-—49949 37884 37598 37312 37025 36739 36453 36167
4995049999 37929 37643 37357 37070 36784 36498 36212
5000050049 37974 37688 37402 37115 36829 36543 36257
5005050099 38019 37733 37447 37160 36874 36588 36302
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Die Steuer beträgtin

Einkommen Steuerklasse III
. . Steuer- Steuer- ——_? _— -

für die Zeit klasse klasse bei Kinderermäßigung für
vom 21.6.— 31.12.48 1 u 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weitere
DM DM DM DM DM DM DM Kind

1 2 3 4 5 6 7 8 8

von — bis
5010050 149 38064 37778 37492 37205 36919 36633 36347 Fürjedesweitere
5015050 199 38109 37823 37537 37250 36964 36678 36392_ Kindsindvom
50200—50249 38154 37868 37582 37295 37009- 36723 36437 Einkommenje
50250-—50299 38199 37913 37627 37340 37054 36768 36482 318DMabzuzie-
5030050 349 38244 37958 37672 37385 37099 36813 36527 hen.DerSteuer-
50350—50399 38289 38003 37717 37430 37144 36858 36572 betragist dann
5040050449 38334 38048 37762 37475 37189 36903 36617 mSpaltebab-
5045050 499 38379 38093 37807 37520 37234 36948 3602 3

50500—50549 38424 38138 37852 37565 37279 36993 36707
50550—50599 38469 38183 37897 37610 37324 37038 36752
50600—50649 38514 38228 37942 37655 37369 37083 36797
5065050 699 38559 38273 37987 37700 37414 37128 36842
5070050 749 38604 38318 38032 37745 37459 37173 36887
5075050 799 38649 38363 38077 37790 37504 37218 36932
50800—50849 38694 38408 38122 37835 37549 37263 36977
50850—50899 38739 38453 38167 37880 37594 37308 37022°
50900—50949 38734 38498 38212 37925 37639 37353 37067
50950—50999 38829 38543 38257 37970 37684 37398 37112

51000—51049 38874 38588 38302 38015 37729 37443 37157
51050—51099 38919 38633 38347 38060 37774 37488 37202
51100—51149 38964 38678 38392 38105 37819 37533 37247
51150—51199 39009 38723 38437 38150 37864 37578 37292
5120051 249 39054 38768 38482 38195 37909 37623 37337
51250—51299 39099 38813 38527 38240 37954 37668 37382
51300—51349 39144 38858 38572 38285 37999 37713 37427
51350—51399 39189 38903 38617 38330 38044 37758 37472
51400—51449 39234 38948 38662 38375 38089 37803 37517
51450—51499 39279 38993 38707 38420 38134 37848 37562

5150051 549 39324 39038 38752 38465 38179 37893 37607
51550—51599 39369 39083 38797 38510 38224 37938 37652
51600—51649 39414 39128 38842 38555 38269 37983 37697
51650—51699 39459 39173 38887 38600 38314 38028 37742
5170051 749 39504 39218 38932 38645 38359 38073 37787
51750—51799 39549 39263 38977 38690 38404 38118 37832
51800—51849 39594 39308 39022 38735 38449 38163 37877
51850—51899 39639° 39353 39067 38780 38494 38208 37922
51900—51949 39684 39398 39112 38825 38539 38253 37967
51950—51999 39729 39443 39157 38870 38584 38298 38012

52000—52049 39774 39488 39202 38915 38629 38343 38057
52050—52099 39319 39533 39247 38960 38674 38388 38102
52100—52149 39864 39578 39292 39005 38719 38433 38147
52150—52199 39909 39623 39337 39050 38764 38478 38192
52200—52249 39954 39668 39382 39095 38809 38523 38237
52250—52299 39999 39713 39427 39140 38854 38568 38282
52300—52349 40044 39758 39472 39185 38899 38613 38327
5235052 399 40089 39803 39517 39230 38944 38658 38372
52400—52449 40134 39848 39562 39275 38989 38703 38417
5245052 499 40179 39893 39607 39320 39034 38748 38462

5250052 549 40224 39938 39652 39365 39079 38793 38507
52550-—52599 40269 39983 39697 39410 39124 38838 38552
5260052649 40314 40028 39742 39455 39169 38883 38597
52650—52699 40359 40073 39787 39500 39214 38928 38642
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Die Steuer beträgtin
Einkommen Steuerklasse III
für die Zeit Steuer- Steuer- —— DD—-Be 2 a 12.48 klasse klasse bei Kinderermäßigung für

vom «8&,.— 31,12, I u 1 2 3 4 5 jedes

Kind Kinder Kinder Kinder Kinder weiterene DM DM DM DM DM DM DM Kind
1 2 3 4 5 6 7 8 9

von — bis
52 700—52 749 40 404 40118 39 832 39 545 39 259 38 973 38 687 Für jedesweitere
52 750—52 799 40 449 40 163 39 877 39 590 39 304 39 018 38 732 Kind sind vom
52 800—52 849 40 494 40 208 39 922 39 635 39 349 39 063 38 777 Einkommen je
52850-—52899 40539 40253 39967 39680 39394 39108 38822 318DMabzuzie-
52900-—52949 40584 40298 40012 39725 39439 39153 38867 ben.DerSteuer-
5295052999 40629 40343 40057 39770 39484 39198 38912 betrasistdann

in Spalte 8 ab-
zulesen.53000—53049 40674 40388 40102 39815 39529 39243, 38957

von — bis beträgt die Steuer

Für die Steuerklassen II53000— 79499 40674 und IH sind vor An
plus 45,50für jede volle 50 DM über 53000 DM Einkommen wendungder Tabclie

bei Einkommen über79500—105999 64789 53000DMvomEinkom-
plus 46.00 für jede volle 50 DM über 79 500 DM Einkommen I men318DM ieh!x Für jedes Kind, für das106000--132499 L 89169 demSteuerpflichtigen
plus 46.50 für jede volle 50 DM über 106 000 DM Einkommen Kinderermäßigunezu-

ab 132500 113 814 steht oder auf Antrag
plus 47.50für jede volle 50 DM über 132500 DM Einkommen

Die Steuerist auf volle DeufscheMark nachuntenabzurunden. gewährt wird, sind wei-
tere 318 DM abzuziehem/

Beispiel:

Die Einkommensteuer für ein Einkommen von 58523DM bei Steuerklasse III/2 errechnet sich wie folgt:
Einkommen .neunceennnenonnesnunsnunnenn nennen Ver nunen nenne nnsnenns ennnen 58523 DM
abzuzichen sind 318DM für die Steuerklasse III und je 318DM für zwei Kinder, für die Kinder-
ermäßigung gewährt wird, zusammenmeetnsesunteneenteenenenesuenennonseenesceneseconecennune954 DM
Nach der Tabelle zu versteuerndes Einkommen soronnonnernonnenne"ooneesneesseneneneneneenne..57569 DM
Steuer für 53000 DM (Grundbetrag) oceeceeencn Sneereneennnnen “on. Verrrenere ernennen onenenennnnne = 40 674.— DM
Steuer für volle 50 DM über 53000 DM nach der Tabelle zu versteuerndes Einkommen = 91x 45.50 ....= 414050 DM
Steuer für 58523 DM Einkommen in Steuerklasse II/2 gsenonnennenaneıeAenneneeeteereenneeneeenenenne.= 44814.50DM

abgerundet 44814.— DM

Das Bundesgesetzblatt ufender Bezug nur durch die Post.
gebühr Einzelstücke zum Preise von DM 0.30 je Stück beim Verlag des „Bundesanzeiger“in Bonn oder in

Stücke per Streifband gegen Voreinsendung des erforderlichen Betragesauf Postscheckkonto„Bundesanz
Druck: Kölner PressedruckGmbH., Breite Straße70.

Bezugspreis vierteljährlich DM 3.— zuzüglich Zustell-
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1949 Nr. 22

Tag

Einkommensteuer-Durchführungsverordnung.
(EStDV 1949)

Yom 2. Juni 1949,

Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz
Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom
22. Juni 1948(Beilage Nr. 4 zum Gesetz- und Verordnungs-
gebietes Nr. 14 vom 26. Juli 1948) wird mit Zustimmung
des Finanzausschusses des Wirtschaftsrates und mit Zu-
stimmung des Finanzausschusses des Länderrates zur Durch-
führung des Einkommensteuergesetzes vom 27. Februar 1939
{RGBl. I S. 297) in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur
vorläufigen Neuordnung von Steuern vom 20. April 1949
"(wiGBl, S. 69) folgendes verordnet:

Zu 8 2 Absatz 5 des Gesetzes

81
Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr umfaßt einen Zeitraum von zwölf
Monaten. Es darf einen Zeitraum von weniger als zwölf
Monaten nur umfassen, wenn
1. ein Betrieb eröffnet oder aufgegebenwird oder
2. ein Steuerpflichtiger von regelmäßigen Abschlüssen auf

einen bestimmten Tag zu regelmäßigen Abschlüssen auf
einen anderen bestimmten Tag übergeht.

82
Wirtschaftsjahr bei Land- und Forstwirten

(1) Macht ein Land- und Forstwirt regelmäßig Abschlüsse
für ein Wirtschaftsjahr, das nicht am 30. Juni, aber an
einem anderen Tag in der Zeit vom 24. Juni bis 6. Juli

: endet, so ist dieses Wirtschaftsjahr das Wirtschaftsjahr im
Sinn des $ 2 Absatz 5 Ziffer 1 des Gesetzes,

(2) Bei reiner Weidewirtschaft und reiner Viehzucht ist
‚Wirtschaftsjahr der Zeitraum vom 1. Mai bis 30. April, Der
‘ Begriff der reinen Weidewirtschaft schließt nicht aus, daß
neben Weide und Wiese auch in geringem Umfang Acker-
land bewirtschaftet wird. .

(3) Die Oberfinanzpräsidenten oder die entsprechenden
oberen Finanzbehörden können bei Land- und Forstwirten
für bestimmte Betriebsarten und für bestimmte Gebiete an
Stelle der Wirtschaftsjahre, die im $ 2 Absatz 5 Ziffer 1
xles Gesetzes und in den obigen Absätzen 1 und 2 bezeichnet
sind, einen anderen zwölfmonatigen Zeitraum bestimmen,
wenn das aus wirtschaftlichen Gründen’ nach der beson-
deren Gestaltung der Betriebe erforderlich ist. Die Be-
stimmung ist ortsüblich bekanntzumachen. Eine Bestim-
mung im Sinn des. Satzes Il kann auch für .den einzelnen
Fall getroffen werden.

Zu 8 3 des Gesetzes

83
Steuerfreie Einnahmen

(1) Die Vorschriften in der Lohnsteuer-Durchführungs-
verordnung sind, soweit es sich um die Steuerpflicht oder
die Steuerfreiheit von Einnahmen aus nichtselbständiger
Arbeit handelt, auch bei der Veranlagung anzuwenden,

(2) Uebersteigen Renten aus Versicherungsverträgen den
Betrag von 3600 Deutsche Mark im Jahr, so mindert sich

der nach $ 3 Ziffer 4 des Gesetzes steuerfrei bleibende Be-
trag um den Betrag, um den die Rente 3600 Deutsche Mark
übersteigt,

Zu 88 4 bis 6 des Gesetzes

4
Eröffnung und Aufgabe eines Betriebs
(1) Wird ein Betrieb eröffnet oder erworben, so tritt für

die Berechnung des Gewinns an die Stelle des Schlusses des
vorangegangenen Wirtschaftsjahrs der Zeitpunkt der Er-
öffnung oder des Erwerbs des Betriebs.

(2) Wird ein Betrieb aufgegeben oder veräußert, so tritt
für die Berechnung des Gewinns an die Stelle des Schlusses
des Wirtschaftsjahrs der Zeitpunkt der Aufgabe oder der
Veräußerung des Betriebes,

- $ 5

Bewertung bei unentgeltlicher
\ Uebertragung
(1) Wird ein Betrieb oder ein Teilbetrieb unentgeltlich

übertragen, so sind bei der Ermittlung des Gewinns des
bisherigen Betriebsinhabers die Wirtschaftsgüter mit den
Werten anzusetzen, die sich nach $ 6 Ziffern 1 bis 3 des
Gesetzes ergeben. Der Rechtsnachfolger ist an diese Werte
gebunden.

(2) Werden nur einzelne Wirtschaftsgüter unentgeltlich
übertragen, so gilt für den Empfänger als Anschaffungs-
oder Herstellungskosten der Betrag, den er für das einzelne
Wirtschaftsgut im Zeitpunkt des Empfangs hätte aufwenden
müssen.

Einlagen
Führt der Steuerpflichtige dem Betrieb Wirtschaftsgüter

zu, die vor dem 21. Juni 1948 angeschafft oder hergestellt
worden sind, so gilt als Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten höchstens der Betrag, mit dem der Steuerpflichtige
das Wirtschaftsgut in einer Eröffnungsbilanz in Deutscher
Mark auf den 21. Juni 1948 hätte ansetzen können,

. $7
Bewertungsfreiheit für geringwertige

Anlagegüter
Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund ordnungs-

mäßiger Buchführung ermitteln, können abnutzbare beweg-

Nutzung fähig sind,, im Jahr der Anschaffung oder Her-

Herstellungskosten im neuen oder gebrauchten Zustand
500Deutsche Mark nicht übersteigen.

Zu 55 7a bis Te des Gesetzes

. 58
Ordnungsmäßige Buchführung

(i) Eine ordnungsmäßige Buchführung im Sinn der 88 7a,
7c, Te Absatz 2 und des $ 10 Absatz 1 Ziffern 3 und 4
des Gesetzesund im Sinn des $ 7 liegt auch vor, wenn
a) ein Land- und Forstwirt über seinen Betrieb Bücher

führt, die mindestens den Anforderungen derVerordnung
über landwirtschaftliche Buchführung vom 5. Juli 1935
(Reichsgesetzbl. I S. 908, Reichssteuerbl. 1935 S.955) ent-
sprechen; i . . oo Be
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b) Angehörige freier Berufe Bücher ordnungsmäßig führen,
die den Vorschriften der Verordnung über die Buchfüh-
rung der Angehörigen freier Berufe entsprechen,
2) Bis zum Erlaß der in Absatz 1 Buchstabe b vor-

gesehenen Verordnung gilt die Einnahmen- und Ausgaben-2

Buchführung, wenn. im übrigen die Voraussetzungen des
8 4 Absatz 3 des Gesetzes gegeben sind und der Steuer-
pflichtige seine Geld- und Wertpapierbestän de, die For-
derungen und Schulden sowie die seiner beruflichen Tälig-
keit gewidmeten beweglichen und unbeweglichen Anlage-
gesenstände für den Anfang und das Ende des Kalender-
jahrs nachweist.

89 ,
Bewertungssfreiheit für Bam

beschaffung beweglicher Wirtschaftsgüter
dA) Bei Ersatzbeschaffungen ist grundsätzlich als Jahr

der Anschaffung das Jahr der Lieferung, als Jahr der Her-
stellung das Jahr der Fertigstellung anzuschen, Abweichend
hiervon kann auf Antrag die Bewertungsfreiheit ($ 7a Ab-
satz 1 des Gesetzes) für Teilherstellungsicosien oder bei An-
zahlungen auf Ersatzbeschaffung, die nach den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung zu aktivieren sind, im Jahr
der Teilherstellung oder Anzahlung und in dem darauf-
folgenden Jahr in Anspruch genommen werden. Die Ab-
schreibungen nach $ 7a des Gesetzes auf ein Wirtschaftsgut
dürfen jedoch in diesen Fällen nicht höher sein, als wenn
sie im Jahr der Lieferung oder im Jahr der Fertigstellung
und in dem darauffolgenden Jahr vorgenommen worden
wären. \

(2) Die Ersatzbeschaffung muß nach dem 31. Dezemher
1948 und vor dem 1. Januar 1953 erfolgen.

(3) Die Bewertunssfreiheit nach $ 7a des Gesetzes kann
auch dann, wenn in einem Kalenderjahr mehrere Wirt-
schaftsjahre enden, im Kalenderjahr nur einmal in An-
spruch genommen werden,

(4) Welche Personen als aus Gründen der Rasse, Religion,
Nationalität, Weltanschauung oder aus politischer Gegner-
schaft gegen den Nationalsozialismus verfolgt oder als
Flüchtlinge im Sinn von $ 7a Absatz 2 Satz 2 und $ 10
Absatz 1 Zifter 2 Buchstabe £fdesGesetzes zu gelten haben,
regelt sich bis auf weiteres nach den landesrechtlichen Be-
stiimmungen. Unter Vertriebenen sind die Personen zu ver-
stehen, die — gleichgültig aus welchem Lande sie stammen -
nachweislich durch Zwang einer ausländischen Macht im
Zusammenhang mit dem Krieg und seinen Folgen aus ihrem
bisherigen Wohnsitz ausgewiesen worden sind.

(5) Sind im Fall des $ Ta Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes
mehrere Personen an einem Unternehmen als Mitunter-
nehmer beteiligt und liegen nicht bei
nehmern die Voraussetzungen des $ 7a Absatz 2 Satz 2 des
Gesetzes vor, so gilt $ 7a Absatz 5 des Gesetzes mit der
Maßgabe, daß Bewertungsfreiheit von dem Unternehmen
nur in Höhe des Hundertsatzes in Anspruch genommen
werden kann, mit dem die Unternehmer, die die Voraus-
setzungen des $ 7a Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes erfüllen,
an dem Unternehmen beteiligt sind. Die Höchstgrenze der
Abschreibung des $ 7a Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a des
Gesetzes für das Unternehmen beträgt auch in diesem Tall
100000 Deutsche Mark.

810
Erhöhte Absetzungen für Wohngebäude
(1) Der Steuerpflichtige kann im Fall des $ 7b des Ge-

setzes anstelle der nach $ 7 des Gesetzes zu bemessenden
Absetzung für Abnutzung im Jahr der Herstellung und in
dem darauf folgenden Jahr bis zu je 10 vom Hundert, in

“ den darauf folgenden zehn Jahren bis zu je 3 vom Hundert
der Herstellungskosten absetzen.

(2) $ 9 Absätze 1 und 3 gelten entsprechend.
(3) Die Absetzung nach $ 7b des Gesetzes ist auch bei

der Berechnung des Nutzungswerts von Einfamilienhäusern
zulässig.

$1
Förderung des Wohnungsbaues

A) Tilgungs- oder Rückzahlungsbeträge auf unverzins-
liche Darlehen stellen beim Darlehensgeber Betriebsein-
nahmen dar,

(2) Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der mit
Zuschüssen angeschafiten oder hergestellten Gebäude
mindern sich um den Betrag dieser Zuschüsse. “

14.Tuli 1949

812
Bewe ertungsireihe it für Fabrikgebäude
und laudwirischaftliche Betriebsgebäude

(1) Die durch $ Te Absatz 1 des Gesetzes für Fabrik-
gebäude gewährte Bewertungsfreiheit wird nicht dadurch

eschiossen, daß sich in dem hergestellten Fabrikgebäude
mit der Fabrikation zusammenhängenden üblichen

(2) Dient ein nach dem 31, Dezember 1948 hergestelltes
Gebäude zum Teil Fabrikationszwecken der im $ Te Ab-
saiz 1 des Gesetzes genannten Art und zum Teil Wohn-
zwecken, so ist, wenn der Fabrikationszwecken dienende
Gebäudeteil überwiegt, bei Vorliegen der übrigen Voraus-
setzungen die Beweriungsfreiheit des $ Te des Gesetzes
zu gewähren; überwiegt der Wohnzwecken dienende Teil,
so sind die erhöhten Absetzungen des 8 7b des Gesetzes auch
dann zuzubilligen, wenn der Fahrikationszwecken dienende
Teil des Gebäudes 20 vom Hundert übersteigt.

6} Stellt ein Gewerbeireibender der in $ 7e Absatz 1 des
Gesetzes genannten Art ein Gebäude nach dem 31, Dezember
1945 her, das nur zu einem Teil die Voraussetzungen des
$ Te Absatz 1 des Gesetzes erfülit, im übrigen aber nicht
ausschließlich Wohnzwecken dient, so finden die $$ 7b und
Te des Gesetzeskeine Anwendung. ,

(4) Zu den landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden gehört
auch die Wohnung des Steuerpflichtigen, wenn sie die bei
Betrieben gleicher Art übliche Größe nicht überschreitet.

(5) 8 9 Absätze 1 und 3 gelten entsprechend.

Zu $ 9 des Gesetzes

813
für Abnutzung oder

tanzverri ngerung
Absetzung

Subs
Gehört ein Gebäude oder ein sonstiges Wirtschaftsgut

nicht zu einem Betriebsvermögen, so sind für die Be-
messung der Absetzung für Abnutzung oder Substanzver-
ringerung als Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu-
grunde zu legen:
1. bei einem Gebäude, das unentgeltlich erworben oder vor

dem 21. Juni 1948 angeschafft oder hergestellt worden
ist, der letzte Einheitswert. Der letzte Einheitswert ist
der Einheitswert, der auf den letzten Feststellungszeit-
punkt (Hauptfeststellungszeitpunkt, Fortschreibungszeit-
punkt oder Nachfeststellungszeitpunkt) vor dem Ende
des Veranlagungszeitraums lautet. In Reichsmark fest-
gesetzte Einheitswerte sind im Verhältnis von einer
Reichsmark gleich einer Deutschen Mark umzurechnen.
Auf Antrag können für die Bemessung der Absetzung für
Abnutzung die im Verhältnis von einer Reichsmark gleich
einer Deutchen Mark umgerechneten Beträge zugrunde
gelegt werden, die in dem am 31. Dezember 1947 enden-
den Veranlagungszeitraum als Absetzung für Abnutzung
steuerlich zugelassen worden sind;
bei einem sonstigen Wirtschaftsgut,
a) das vor’dem 21. Juni 1948 angeschafft, hergestellt oder

unentgeitlich erworben worden ist, der Betrag, den
der Sieuerpflichtige für dieAnschaffung am 31. August
1948 hätte aufwenden müssen;

b) das nach dem 20. Juni 1948 unentgeltlich erworben
worden ist, der Betrag, den der Steueroflichtige für
die Anschaffung im Zeitpunkt des Erwerbs hätte auf-
wenden müssen,

»D

814
Pauschbeträge für Werbungskosten

(1) Für Werbungskosten sind bei der Veranlagung min-
destens die folgenden Pauschbeträge abzusetzen:

aus nichtselbständiger Arbeit: ein Pausch-
betrag von 312 Deutsche Mark;
bei Einkünften aus Kapitalvermögen, wenn die Einnah-
men aus Kapitalvermög en 1500 Deutsche Mark nicht
übersteigen und das Einkommen nach Abzug des Pausch-
betrags 2000 Deutsche Mark nicht übersteigt: ein Pausch-
beitrag von 200 Deutsche Mark;
bei wiederkehrenden Bezügen im Sinn des $ 22 Zifier 1
des Geseizes einschließlich der im 8 3 Ziffer 4 des
Gesetzes genannten Renten: ein Pauschheirag von
200 Deutsche Mark. Sind in dem Einkommen Einnahmen
aus nichtselbständiger Arbeit nicht enthalten, so erhöht
sich der Pauschbetrag auf 312 Deutsche Mark.

2
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() Hat die Steuerpflicht nicht während .des vollen
Kalenderjahres bestanden, so ermäßigen sich die Pausch-
beträge von 312 Deutsche Mark auf je 26 Deutsche Mark,
die Pauschbeträge von 200Deutsche Mark auf je 15Deutsche
Mark für jeden vollen Kalendermonat, in dem die Sieuer-
pflicht bestanden hat, \

Zu $ 10 des Gesetäes

- & 15
Pauschbeträge für Sonderausgaben

(1): Für Sonderausgaben im Sinn des $ 10 Absatz 1
Ziffern 1, 2, 5 und 6 des Gesetzes ist bei der Veraniagung
mindestens ein Pauschbetrag von 200 Deutsche Mark ab-
zuseizen. In den Fällen, in denen nach $ 14 Absatz 1
Ziffern 1 und 3 ein Pauschbetrag von 312 Deulsche Mark
abzusetzen ist, erhöht sich der Pauschbetrag für Sonder-
ausgaben auf 312 Deutsche Mark.

(2) Hat die Steuerpflicht nicht “während des vollen
Kalenderjahrs bestanden, so ermäßigt sich der Pauschbetrag
von 200 Deutsche Mark auf 15 Deutsche Mark, der Pausch-
betrag von 312 Deutsche Mark auf 26 Deutsche Mark für
jeden vollen Kalendermonat, in dem die Steuerpflicht be-
standen hat.

816
Bau- und Wohnungsgenossenschaften,

Verbrauchergenossenschafien
; (1) Bau- und Wohnungsgenossenschalten im Sinn von
8 10 Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe c des Gesetzes sind alle
Genossenschaften, deren Zweck auf den Bau, den Erwerb

‚ oder die Finanzierung und Verwaltung von Wohnungen
: (Eigenheimen oder Miethäusern) gerichtet ist.

(2) Verbrauchergenossenschaften sind alle Genossen-
schaften, deren Zweck auf den Einkauf von Gebrauchs-
gütern des häuslichen oder landwirtschaftlichen Bedarfs im
großen und deren Abgabe im kleinen gerichtet ist.

817
Steuerbegünstigte Kapital-

ansammlungsverträge
Als steuerbegünstigtie Kapitalansammlungsverträge im

Sinne von $ 10 Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe d des Gesetzes
werden anerkannt:
1. allgemeine Sparverträge ($ 18) und Sparverträge mit fest-

gelegten Sparraten ($ 20);
2. der unmittelbare oder mittelbare ersfe entgeltliche Erwerb

von Pfandbriefen, Rentenbriefen, Kommunalschuldver-
‚schreibungen und anderen Schuldverschreibungen, die
von Grundkreditanstalten, Kommunalkreditanstalten,
Schiffsbeleihungsbanken und Ablösungsanstalten nach
dem 20. Juni 1948 ausgegeben werden, nach Maßgabe
der $$ 26 bis 28;

„.3. der unmittelbare oder mittelbare erste Erwerb anderer
festverzinslicher Wertpapiere, die nach dem 20. Juni 1948
ausgegeben werden, nach Maßgabe besonderer Bestim-
mungen des Direktors der Verwaltung für Finanzen des
Vereinigten Wirtschaftsgebietes;

4, andere Kapitalansammlungsverträge, die auf Grund
. einer besonderen Anordnung des Direktors der Verwal-
tung für. Finanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
den unter Ziffer 1 bezeichneten Sparverträgen gleich-
gestellt worden sind. .

818
Allgemeine Sparverträge

Allgemeine Sparverträge sind Verträge zwischen einem
Steuerpflichtigen und einem Kreditinstitut, die eine Fest-
legung der eingezahlten Sparbeträge auf drei Jahre vor-
sehen, ohne daß der Steuerpflichtige sich verpflichtet, für
die Dauer von drei Jahren regelmäßig, im Voraus be-
stimmte Einzahlungen zu leisten, Beide Vertragsteile müs-
sen auf eine vorzeitige Aufhebung des Sparvertrages ver-
zichtet haben,

8 19
Berechnung der Rückzahlungsfrist bei

allgemeinen Sparverträgen
Bei allgemeinen Sparverträgen darf jede einzelne Ein-

zahlung grundsätzlich erst nach Ablauf von drei Jahren,
beginnend mit dem Tag der Einzahlung, zurückgezahlt wer-
den, Aus Vereinfachungsgründen gelten jedoch Einzah-
lungen, die zwischen dem 1. Januar und, dem 30. Juni er-

gil

folgt sind, als am 1. Januar und solche, die zwischen dem
1. Juli und dem 31. Dezember erfolgt sind, als am 1. Juli
„des Einzahlungsjahres geleistet.

8 20
Sparverträge mit festgelegten Sparraten

Sparverträge mit festgelegten Sparraten sind Verträge
zwischen einem Steuerpflichtigen und einem Kreditinstitut,
in denen sich der Steuerpflichtige für die Dauer von drei
Jahren verpflichtet, mindestens vierteljährlich laufende,
der Höhe nach gleichbleibende Einzahlungen vorzunehmen.
Beide Vertragsteile müssen auf eine vorzeitige Aufnebung
des Sparvertrags verzichtet haben.

$2l .
Berechnung der Rückzahlungsfrist bei

Sparvertirägen mit festgelegten Sparraten
(1) Der auf Grund eines Sparvertrags mit festgelegten

Sparraten ($ 20) in den drei Jahren angesammelte Gesamt-
betrag der Einzahlungen kann, wenn der Sparvertrag vor
dem 1. Juli 1950 abgeschlossen ist, bereits nach Ablauf von
drei Jahren nach dem Tag der ersten Einzahlung zurück-
gezahlt werden, soweit eine vorzeilige Rückzahlung oder
eine Unterbrechung der Einzahlungen nicht stattgefunden
hat. Ist der Sparvertrag nach dem 30. Juni 1950 abgeschlos-
sen, so kann der Gesamtbetrag der Einzahlungen ein Jahr
nach dem Tag der letzten innerhalb der Dreijahresfrist er-
folgenden Einzahlung unter der Voraussetzung des Satzes1
letzter Halbsatz zurückgezahlt werden.

(2) Eine Unterbrechung liegt vor, wenn Tinzahlungen
unterblieben und nicht innerhalb eines halben Jahres, spä-
testens jedoch bis zum Schluß des Kalenderjahres, in dem
sie nach dem Sparvertrag zu leisten waren, nachgeholt
worden sind.

(3) Bei einer Unterbrechung der Einzahlungen oder im
Falle einer Rückzahlung ist der Vertrag mit Wirkung vom
Tage der ersten auf Grund des Sparvertrags geleisteten
Einzahlung. als allgemeiner Sparvertrag (8 18) zu behandeln,

& 22
Gemeinsame Bestimmungen

Der Inhalt des Sparvertrags und die Höhe der Sparein-
lage (88 13 und 20) müssen dem Finanzamt durch eine Be-
scheinigung des Kreditinstituts nachgewiesen werden, Das
Kreditinstitut hat dem Finanzamt eine Unterbrechung der
Einzahlung im Falle des $ 21 Absatz 2 unverzüglich nach
Ablauf der Nachholungsfrist des $ 21 Absatz 2 anzuzeigen.
Wird die Spareinlage außer im Falle des $ 23 vor Ablauf
von drei Jahren zurückgezahlt, so hat das Kreditinstitut
die vorzeitige Rückzahluns dem Finanzamt anzuzeigen.
Das Finanzamt hat die Einkommensteuerveranlagung dcs
Sparers nach Maßgabe des $ 25 entsprechend zu berichtign.

823
Rückzahlung bei Tod des Begsünstigteon

Spareinlagen (8318 und20) können ohne die Rechtsfolgen
des $ 22 Satz 4 beim Tode des Steucerpflichtigen selbst, aber
auch beim Tode des im Sparvertrag Begiünstigten vorzuiug
zurückgezahlt werden.

5 24
Steuerbegünstigter Werftpapiererwerb

mit Spareinlagen
(1) Werden nach’$ 18 begünstigte Spareinlagen zum An-

kauf von Wertpapieren verwandt, deren Erwerb nach $ 17
Ziffer 2 steuerbegünstigt ist, so beginnt die Dreijahresfrist
des $ 26 bereits mit dem Zeitpunkt zu laufen, an dem aer
zum Ankauf benötigte Sparbetrag angesammelt war. $ DD
Satz 2 findet entsprechende Anwendung. ®

(2) Werden nach 8,20 begünstigte Sparbeträge zum An-
kauf von Wertpapieren verwandt, deren Erwerb nach $ 17
Ziffer 2 steuerbegünstigt ist, so bleibt die Steuerbegünsti-

deten Spareinlagen bestehen. Im übrigen gilt Absatz 1
Satz 1 entsprechend.

8 25
Nachforderung von Steuern bei vor-

zeitiger Rückzahlung von Sparbeträgen
Werden bei Steuerpflichtigen, die zur Einkommensteuer

veranlagt werden, Spareinlagen vorzeitig zurückgezahlb so
erfolgt die Berichtigung der Einkommensteuerveranlagung
($ 22 Satz 4) in der Weise, daß bei gänzlicher Rückzahlung



der Spareinlagen die im Hinblick auf den Sparvertrag als
Sonderausgaben zum Abzug zugelassenen Beträge für die

rechnen ist. Wird nur eine Teilrückzahlung geleistet, so er-
folgt die Hinzurechnung der im Hinblick auf den Spar-
vertrag als Sonderausgaben zugelassenen Beträge gemäß
"Satz 1 zunächst für das laufende Jahr, sodann für das letzte,
vorletzte usw. Jahr.

8 26
Erwerb von Pfandbriefen usw

(1) Der Erwerb der in 8 17 Ziffer 2 bezeichneten Wert-
papiere ist nur unter der Voraussetzung steuerbegünstigt,
daß eine Festschreibung (Vinkulierung) durch das aus-
gebende Institut auf den Namen des Steuerpflichtigen für
mindestens drei Jahre erfolgt und aufrechterhalten wird.
Anstelle der Festschreibung kann der Steuerpflichtige das
Wertpapier auch in das Depot des Kreditinstituts geben,
von. dem er das Wertpapier erworben hat, wenn das Kredit-
institut auf dem Streifband des Wertpapierdepots und in
den Depotbüchern einen dem Satz 1 entsprechenden Sperr-
vermerk anbringt. ,

(2) Die Voraussetzung des Absatzes 1 ist dem Finanzamt
‚durch eine Bescheinigung des Kreditinstituts, das die Fest-
schreibung auf den Namen durchführt, nachzuweisen.

(3) Die Steuerbefreiung entfällt, wenn das Wertpapier
vor Ablauf der dreijährigen Frist auf den Inhaber gestellt
oder auf den Namen eines anderen Berechtigten um-
geschrieben wird. Wird vor Fristablauf eine solche Um-
schreibung durchgeführt, so ist das Kreditinstitut verpflich-
tet, diese Tatsache dem zuständigen Finanzamt unverzüg-
lich mitzuteilen. Das Finanzamt hat die Einkommensteuer-
veranlagung entsprechend zu berichtigen (8 27).

. 8 27
Nacehforderung von Steuern bei vorzeiti-

ger Verwertung von Wertpapieren
Werden die in 8 17 Ziffer 2 bezeichneten Wertpapiere

eines Steuerpflichtigen, der zur Einkommensteuer veranlagt
wird, vor Ablauf der dreijährigen Frist auf den Inhaber
gestellt oder auf den Namen eines anderen Berechtigten
umgeschrieben (8 26 Absatz 3), so hat das Finanzamt die
Einkommensteuerveranlagung, unter entsprechender An-
wendung des $ 25 zu:berichtigen.

8 28
Umschreibung von steuerbegünstigten

Wertpapieren im Todesfall
Wertpapiere, die nach 8 17 Ziffer 2 steuerbegünstigt sind,

können beim Tod des Steuerpflichtigen vor Ablauf der drei-
jährigen Frist auf den Inhaber gestellt oder auf den Namen
eines anderen Berechtigten umgeschrieben werden, ohne daß
die Rechtsfolgen des $ 26 Absatz 3 Satz 3 eintreten.

8.29
Förderung gemeinnütziger, mildtätiger,
kirchlicher, religiöser und wissenschaft-

licher Zwecke
(1) Für die Begriffe gemeinnützige, mildtätige, kirchliche

religiöse und wissenschaftliche Zwecke im Sinne von 8 10
Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe e des Gesetzes gelten die 88 17
bis 19 des Steueranpassungsgesetzes vom 16. Oktober 1934
(RGBI IS. 925) und die Verordnung zur Durchführung der
88 17 bis 19. des Steueranpassungsgesetzes (Gemeinnülzig-
keitsverordnung) vom 16.Dezember 1941 (RMinBl S. 299) in
der Fassung der Anlage 1 der Verordnung zur Aenderung
der
Oktober 1948 (WiGBl. S. 139).

(2) Gemeinnützige Zwecke der in Absatz 1 bezeichneten
Art müssen außerdem von der obersien Tinanzbehörde im
Einvernehmen mit dem Direktor der Verwaltung für Finan-
zen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes allgemein als be-
sonders förderungswürdig anerkannt worden sein.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Zwecke wer-
den als steuerbegünstisgt nur anerkannt, wenn
a) der Empfänger der Zuwendungen eine Körperschaft des

öffentlichen Rechts oder eine öffentliche Dienststelle
(z. B. Universität, Forschungsinstitut) ist und bestätigt,
daß der zugewendete Betrag zu einem der in den Absätzen
1 oder 2 bezeichneten Zwecke verwendet wird oder

b) der Empfänger der Zuwendungen eine im $ d Absatz 1
Ziffer 6 des Körperschaftsteuergesetzes bezeichnete Kör-

perschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasseist
und bestätigt, daß sie den zugewendeten Betrag nur für
ihre satzungsmäßigen Zwecke verwendet.
(4) Der Direktor der Verwaltung für Finanzen des Ver-

einigten Wirtschaftsgebietes oder eine "on diesem - be-
stimmte Stelle kann im Einzelfall den Zweck und die Form
der Zuwendung als steuerbegünstist im Sinne von Absatz
i anerkennen, auch wenn die Voraussetzungen des Absatzes
3 nicht gegeben sind.

8 39
Ansprüche auf Erstattung nicht

abzugsfähiger Steuern
Im Falle des $ 10 Absatz 1 Ziffer 3 des Gesetzes kann

der Steuerpflichtige am Schluß des Wirtschaftsjahres An-
sprüche auf Erstattung nicht abzugsfähiger als Entnahme
behandeiter Steuern dann aktivieren und wie eine Einlage
behandeln, wenn er andererseits Ansprüche des-Finanzamts
auf Zahlung von nicht abzugsfähigen Steuern, die das lau-
fende Wirtschaftsjahr betreffen, passiviert und wie eine
Entnahme behandelt.

8 3
Nachversteuerung der Mehrentnahmen
(1) Wird bei Inanspruchnahme der Vergünstigung des

$ 10 Absatz 1 Ziffer 3 des Gesetzes in einem der folgenden
fünf Jahre mehr als der laufende Jahresgewinn entnom-
men, so unterliegt die Mehrentinahme einer Nachversteue-
rung. Die Nachversteuerung ist für den Veranlagungszeit-
raum vorzunehmen, in dem das Wirtschaftsjahr endet, in
dem die Entnahmen aus dem Betrieb den laufenden Jahres-

aus dem Unterschiedsbetrag zwischen der tatsächlich Test-
gesetzten Steuer und der Steuer, die festzusetzen gewesen
wäre, wenn die Mehrentnahme in dem Wirtschaftsjahr ge-
macht worden wäre, für das die Vergünstigung zuletzt in
Anspruch genommen wurde. Uebersteigt die Mehrentnahme
dabei den in diesem Wirtschaftsjahr nicht entnommenen
Gewinn, so ist auf die diesem Wirtschaftsjahr unmittelbar
vorangegangenen Wirtschaftsjahre zurückzugreifen.

(2) In Verlustjahren findet eine Nachversteuerung nach
Absatz 1 nicht statt:
a) für solche Entnahmen, die 10000: Deutsche Mark nicht

übersteigen, sofern sie zur Deckung von notwendigen
Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seinen Haus-
halt, seine Lebensführung und die Lebensführung seiner
Angehörigen gedient haben und zwangsläufig erwachsen
sind, .

b) für Beträge, die zur Zahlung der laufenden, auf das Be-
triebsvermögen entfallenden Vermögensteuer entnom-
men worden sind. ,

Voraussetzung ist, daß den Entnahmen verfügbare Mittel
aus Einkünften nicht gegenüber gestanden haben und daß
die Aufwendungen nicht aus leicht verwertbaren Vermögen
bestritten werden konnten.

8 32
Begünstigung des Kleinsparens

“(1) Liegen bei einem nach 8 46 des Gesetzes zu veran-
lagenden Arbeitnehmer Sonderausgaben im Sinne des 3 10

können diese Sonderausgaben neben dem Pauschbetrag des
8 15 abgesetzt werden; andere Sonderausgaben im Sinne
des $ 10 Absatz 1 Ziffern 1, 2, 5 und 6 des Gesetzes können
daneben abgezogen werden, soweit sie den Pauschbetrag
des & 15 übersteigen.

(2) Im Falle des Absatzes 1 sind die Sonderausgaben im
Sinne des $ 10 Absatz 1 Ziffer 2 Buchstaben ceund d des
Gesetzes nicht nur bis zur Höhe der in & 10 Absatz 2
Ziffer 3 Buchstaben a und d des Gesetzes genannten
Höchstbetiröge, sondern darüber hinaus bis zur Höhe ven
312 Deutsche Mark voll abzugsfähig.

833
Anerkennung bestimmter Einrichtungen
Die besondere Anerkennung wissenschaftlicher oder

mildtätiger Einrichtungen im Sinne des & 10 Absatz 2
Ziffer 3 Buchstabe b des Gesetzes erfolgt durch den Direk-
tor der Verwaltung für Finanzen des Vereinigten Wirt-
schaftsgebietes im Einvernehmen mit den obersten Finanz-



5 34
Begünstigte Einkünfte bei über 50 Jahre

alten Steuerpflichtigen
Besteht das Einkommen eines Steuerpflichtigen, der min-

destens 4 Monate vor dem Ende des Veranlagungszeitraums
das 50. Lebensjahr vollendet hat, sowohl aus Einkünften
aus selbständiger Arbeit als auch aus Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit und aus anderen Einkünften, so kom-
men die erhöhten Sonderausgaben nach $ 10 Absatz 2 Ziffer
3 Buchstabe d des Gesetzes auch dann in Betracht, wenn
die Einkünfte aus selbständiger Arbeit zusammen mit den
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit die anderen Ein-
künfte überwiegen. :

Zu $ 12des Gesetzes
8 35

Abzugsfähigkeit ausländischer
Einkommensteuer

Unbeschränkt Steuerpflichtige,.die im Ausland zu einer
Steuer herangezogenwerden, die der deutschenEinkommen-
steuer entspricht, können die ausländische Steuer in Höhe

Einkünfte abziehen, soweit diese Steuer auf Einkünfte ent-
fällt, die der deutschen Einkommensteuer unterliegen. Das
gilt "nicht, soweit die ausländische Steuer auf inländische
Einkünfte im Sinne des $ 49 des Gesetzes entfällt,

Zu $ 16 des Gesetzes
& 36

Veräußerung von Bodenschätzen
(1) Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehört auch

der Gewinn aus Veräußerung von Bodenschätzen, die nicht

werblichen Betriebsvermögen gehören.
(2) Veräußerungsgewinn im Sinne des Absatzes 1 ist der

Betrag, um den der Veräußerungspreis nach Abzug der Ver-
äußerungskosten die Anschaffungskosten übersteigt.

(3) Sind die Bodenschätze vor dem 21. Juni 1948 an-
geschafft oder unentgeltlich erworben worden, so ist als
Anschaffungskosten der Betrag zugrunde zu legen, mit
dem die Bodenschätze bei der letzten Einheitsbewertung
berücksichtigt worden sind. Sind die Bodenschätze nach dem
20. Juni 1948 unentgeltlich erworben worden, so ist als An-
schäffungskosten der Betrag zugrunde zu legen, mit dem
die Bodenschätzebei der letzten Einheitsbewertung vor dem
unentgeltlichen Erwerb berücksichtigt worden sind. In
Reichsmark festgesetzte Einheitswerte sind im Verhältnis
eine Reichsmark gleich eine Deutsche Mark umzurechnen.

. (4) Die Steuerpflicht tritt nur ein, wenn der Veräuße-
’ rungsgewinn 10000 Deutsche Mark übersteigt. Auf den
steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn sind die Steuersätze
bei außerordentlichen Einkünften ($ 34 Absatz 1 des Ge-

» setzes) anzuwenden,
(5) Ein Verlust aus der Veräußerung von Bodenschätzen

darf bei der Ermittlung des Einkommens nicht ausgeglichen
werden (8 2 Absatz 2 des Gesetzes).

zu $ i7 des Gesetzes
: 8 37

Veräußerung wesentlicher Beteiligungen
(1) Anteile an einer Kapitalgesellschaft im Sinne des 8 17

des Gesetzes sind Aktien, Anteile an einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Kuxe, Genußscheine oder ähnliche
Beteiligungen und Anwartschaften auf solche Beteiligungen.

(2) Gewinn aus der Veräußerung eines Anteils an einer
Kapitalgesellschaft ist auch der Gewinn, den der Gesell-
schafter bei der Auflösung der Kapitalgesellschaft erzielt.

Zu $ 18 des Gesetzes

838
Pauschbetrag für Betriebsausgaben.bei

Einkünften aus selbständiger Arbeit
Bei der Ermittlung der Einkünfte aus einer freien Be-

rufstätigkeit im Sinne des $ 18 Absatz 1 Ziffer 1 des Ge-
Setzes werden auf Antrag als Pauschbetrag für die Ab-
geltung von Betriebsausgaben, die zur Bestreitung des dem
Steuerpflichtigen entstehenden, durch die selbständige
Arbeit veranlaßten Aufwands dienen, und die ihrer Natur
nach nicht oder nur unvollkommen nachgewiesen werden
können, 5 vom Hundert der Einnahmen, höchstens jedoch

1)
1200Deutsche Mark im Jahr, abgesetzt. Dieser Pauschbetrag
kommt nur dann in Betracht, wenn die Einkünfte aus der
freien Berufstätigkeit die anderen Einkünfte überwiegen,
unter dieser Voraussetzung aber auch dann, wenn im übri-
gen Bücher ordnungsmäßig geführt werden oder der Ge-
winn auf Grund von Durchschnittssätzen oder Richtsätzen
ermittelt wird.

. Zu & 25 des Gesetzes

8 39
Steuererklärungspflickt

(1) Jeder Steuerpflichtige hat spätestens am 10, März
eines jeden Jahres eine Erklärung über sein Einkommen
in dem mit dem vorhergehenden 31. Dezember abgelaufenen
Kalenderjahr abzugeben (jährliche Steuererklärung).

(2} Von der Verpflichtung zur Abgabe einer jährlichen
Steuererklärung sind befreit:
a) Steuerpflichtige mit Einkünften aus nichtseibständiger

Arbeit, wenn das Einkommen des Steuerpflichtigen 24000
Deutsche Mark nicht erreicht. Eine Steuererklärung ist
jedoch stets abzugeben, wenn der Steuerpflichtige Ein-
künfte aus nichtselbständiger Arbeit von mehr als 3600
Deutsche Mark aus mehr als einem Dienstverhältnis be-
zogen hat oder wenn er andere steuerpflichtige Ein-
künfte von mehr als 600 Deutsche Mark bezogen hat;

b) nach Durchschnittsätzen zu besteuernde nichtbuchfüh-
rende Land- und Forstwirte, deren nicht aus Land- und
Forstwirtschaft herrührende Einkünfte 600 Deutsche
Mark im Jahr nicht übersteigen;

c) andere Steuerpflichtige, deren steuerpflichtiges Einkom-
men 600 Deutsche Mark im Jahr nicht übersteigt.
(3) Jeder Steuerpflichtige hat außerdem gleichzeitig mit

der Vorauszahlung ($ 35 des Gesetzes) eine „vierteljährliche
Erklärung‘ abzugeben, in der er die Vorauszahlung selbst
berechnet hat.

(4) Von der Verpflichtung zur Abgabe einer vierteljähr-
lichen Erklärung sind befreit:
a) Land- und Forstwirte, die keine Bücher führen, :
bh)Steuerpflichtige deren Einkommen für das vorher-

gehende Vierteljahr 1000 Deutsche Mark nicht über-
stiegen hat,

c) Steuerpflichtige, die nur Einkünfte aus nichtselbständiger
Arbeit beziehen und deren sonstige steuerpflichtige Ein-
künfte 600 Deutsche Mark im Jahr voraussichtlich nicht
übersteigen.
(5) Die in den Absätzen 2 und 4 bezeichneten Steuer-

pflichtigen sind zur Abgabe von Steuererklärungen ver-
pflichtet, wenn sie vom Finanzamt hierzu besonders auf-
gefordert sind. Eine Steuererklärung haben ferner diejeni-
gen Steuerpflichtigen abzugeben, die nach $ 46 Absatz 1
Ziffer 4 des: Gesetzes ihre Veranlagung beantragt haben.

(6) Das Finanzamt ist berechtigt, die Richtigkeit der von
dem Steuerpflichtigen in seinen vierteljährlichen Erklärun-
gen über sein Einkommen gemachten Angaben nachzuprüfen
und eine neue Berechnung der Steuer vorzunehmen, ohne
das Jahresende und die Abgabe der jährlichen Steuer erklä-
rung abzuwarten.

8 40
Steuererklärungspf£licht

im Fallder Haushaltsbesteuerung
(1) Der Ehemann hat in seinen Steuererklärungen auch

die Einkünfte seiner Ehefrau anzugeben, die nach 8 26 des
Gesetzes bei der Zusammenveranlagung der Ehegatten mit
seinen. Einkünften zusammenzurechnen sind. Das gilt nicht
für die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, die die
Ehefrau in einem dem Ehemann fremden Betrieb bezogen
hat (8 43).

(2) Der Haushaltsvorstand hat in seinen Steuererklärun-
gen auch die Einkünfte der Kinder anzugeben, die nach
827 des Gesetzes bei der Zusammenveranlagung mit seinen
Einkünften zusammenzurechnen sind. .

(3) Die Ehefrau hat Steuererklärungen über ihre Ein-
künfte, die in den Steuererklärungen ihres Ehemannes nicht
enthalten sind, abzugeben, wenn das Finanzamt sie dazu
auffordert. Entsprechendes gilt für die Kinder im Fall des
Absatzes 2,

841
Erklärung bei gesonderter Feststellung

der Besteuerungsgrundlagen
(1) Der Unternehmer ist verpflichtet, eine besondere Er-

klärung über den Gewinn aus Gewerbebetrieb an das Be-
triebsfinanzamt ($ 72 Ziffer 2 der Reichsabgabenordnung)
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abzugeben,wenn der Gewinn aus demgewerblichen Betrieb
gesondert festzustellen ist. $ 6 der Verordnung über die
Zuständigkeit im Besteuerungsverfahren vom 3. Januar 1944
(RGBI. 18. 11)ist zu beachten.

(2) Die zur Geschäftsführung oder Vertretung einer Ge-
sellschaft oder Gemeinschaft befugten Personen sind, wenn
die Einkünfte einheitlich und gesondert festzustellen sind
(8 215 Absätze 2 bis 4 der Reichsabgabenordnung), verpflich-
tet, eine Erklärung zur einheitlichen Feststellung der Ein-
künfte der einzelnen Beteiligten abzugeben, :

8 42
Formder Erklärung

(1) Die Erklärungen (83 30 bis41) müssen auf den amt-
lichen Vordrucken abgegeben werden. Sie müssen eigen-
händig oder durch einen Bevollmächtigten unterschrieben
sein. Das Finanzamt kann die Vorlage einer schriftlichen
Vollmacht verlangen, wenn Zweifel über die Erteilung der
Vollmacht bestehen.

(2) Wer Bücher führt und regelmäßig Abschlüsse macht,
muß seiner Erklärung eine Abschrift der Vermögensüber-
sicht (Bilanz) beifügen. Diese muß auf dem Zahlenwerk der
Buchführung beruhen. Wer Bücher führt, die den Grund-
sätzen der doppelten Buchführung entsprechen, muß außer-
dem eine Hauptabschlußübersicht beifügen. Das muß in der
Form des amtlichen Musters geschehen.

(3) Sind in den Uebersichten (Absatz 2) Ansätze oder Be-
träge enthalten, die nicht ohne weiteres bereits den steuer-
lichen Erfordernissen entsprechen, so müssen diese Ansätze
oder Beträge durch geeignete Zusätze oder Anmerkungen
den steuerlichen Erfordernissen angepaßt werden. Der
Steuerpflichtige kann aber auch eine besondere Uebersicht
mit dem Zusatz „für steuerliche Zwecke“ beifügen.

(4) Liegen Jahresberichte (Geschäftsberichte) oder Treu-
handberichte (Wirtschaftsprüfungsberichte) vor, so müssen
auch diese der Erklärung beigefügt werden,

(5) Hat eine natürliche Person, eine Personengesellschaft
oder eine juristische Person, die geschäftsmäßig Hilfe in
Steuersachen leistet, bei der Anfertigung der Anlagen (Ab-
sätze 2 bis 4) mitgewirkt, so sind ihr Name und ihre An-
schrift in der Erklärung anzugeben.

Zu $ 26 des Gesetzes

8 43
Haushaltsbesteuerung mit Bezug

auf die Ehegatten
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit der Ehefrau in

einem dem Ehemann fremden Betrieb scheiden bei der Zu-
sammenveranlagung aus.

Zu $ 31 des Gesetzes 5

g 44
Zuständigkeit im Fallder Pausch-

besteuerung
Für die Festsetzung der Einkommensteuer in einem

Pauschbetrag bei Personen, die durch Zuzug aus dem Aus-
land unbeschränkt steuerpflichtig werden ($ 31 Ziffer 1 des
Gesetzes)ist die oberste Finanzbehörde des Landes zu-
ständig, in dem die zuziehende Person ihren Wohnsitz be-
gründet.

Nur

Zu $ 32 des Gesetzes

845
Einkommensteuertabelle

Die zu veranlagende Einkommensteuer bemißt sich nach
der als Anlage 1 beigefügten Einkommensteuerjahres-
tabelle. nat En

zu $ 32a des Gesetzeg

846
Anwendung des 8 32a des Gesetzes bei

Vorhandensein mehrerer Betriebe
Ist ein Steuerpflichtiger Inhaber oder Mitinhaber meh-

rerer Gewerbebetriebe oder land- und forstwirtschaftlicher
Betriebe, so kann die Vergünstigung des $ 32a des Gesetzes
nur auf den gesamten Gewinn aus Gewerbebetrieb oder
Land- und Forstwirtschaft angewendet werden. Voraus-
setzung für die Anwendung des $ 32a des Gesetzes ist in
diesem Falle, daß Jder Gewinn aus allen Betrieben auf
Grund ordnungsmäßiger Buchführung ermittelt wird,

14.Juli 1949

.847
Berechnung der Einkommensteuer

im Falldes $ 32a des Gesetzes
(1) Im Falle der Inanspruchnahme des $ 32a des Ge-

setzes ist die Einkommensteuer nach Maßgahe der Absätze
2 bis 4 zu berechnen.

(2) Besteht das Einkommen nur aus nach 8 32a des Ge-
setzes steuerbegünstigten Einkünften aus Gewerbebetriehb-
oder Land- und Forstwirtschaft, so gilt folgendes:
1. Vom Gewinn sind die Sonderausgaben abzusatzen. Hier.

bei ist 8 32a Absatz 2 des Gesetzes zu beachten.
2. Auf den verbleibenden Gewinn ist der Steuersatz von

‚0 vom Hundert anzuwenden,
(3) Sind in dem Einkommen neben den steuerbegünstig-

ten Einkünften (Absatz 2) auch noch andere steuerpflichtige
Einkünfte enthalten, so gilt folgendes:
1. Von dem steuerbegünstigten Gewinn sind abzusetzen: ’

a) die Sonderausgaben im Sinne des & 10 Absatz 1
Ziffer 4 des Gesetzes in voller Höhe,

b) die Sonderausgaben im Sinne des $ 10 Absatz 1 Zif-
fer 6 des Gesetzes, soweit sie auf das Betriebsver-
mögen enifallen.

2. Die übrigen Sonderausgaben sind unter Beachtung des
& 32a Absatz 2 des Gesetzes von den anderen steuer-
pflichtigen Einkünften abzusetzen. Sind diese Sonder-
ausgaben höher als die anderen steuerpflichtigen Ein-
künfte, so ist der Mehrbetrag vom Gewinn abzusetzen.

3. Auf den verbleibenden Gewinn ist der Steuersatz von
50 vom Hundert anzuwenden.

4. Auf die anderen Einkünfte nach Abzug der oben zu 2
bezeichneten Sonderausgaben ist der durchschnittliche
Steuersatz anzuwenden, der sich ohne Inanspruchnahme
der Vergünstigung des $ 32a Absatz 1 des Gesetzes bei
der Veranlagung des Einkommens ergeben würde.
(4) Stehen den steuerbegünstigten Einkünften (Absatz 2)

Verluste aus anderen Einkunftsarten gegenüber, so ist der
Gesamtbetrag der Verluste vom steuerbegünstigien Gewinn
abzusetzen.Außerlem sind die Sonderausgaben unter Be-
ächtung des $ 32a Absatz 2 des Gesetzes abzusetzen. Auf
den. verbleibenden Gewinn ist der Steuersatz von 50 vom
Hundert anzuwenden.

848
Ansprüche auf Erstattung nicht abzugs-

fähiger Steuern
Im Falle des $ 32a des Gesetzes gilt $ 30 entsprechend,

8 49
‚Behandlung und Verwendung des nicht

entnommenen Gewinns
(1) Der nicht entnommene Gewinn im Sinne des $ 32a

Absatz 1 Ziffer 4 des Gesetzes ist nicht nur in der Buch-
führung auf einem besonderen Konto, sondern auch in der
Vermögensübersicht, (Bilanz) und in der Hauptabschluß-
übersicht (8 42 Absatz 2) gesondert auszuweisen.

(2) Kreditinstitute gehören zu den sonstigen Betrieben
im Sinne des $ 32a Absatz 1 Ziffer 5 Satz 4 des Gesetzes,
Das Finanzamt kann jedoch auf Antrag zulassen, daß der
gesondert auszuweisende Betrag (Absatz 1) in dem Umfang
dem Betrieb verbleibt, in dem er für betriebliche Zwecke,
insbesondere zur Kredithergabe, benötigt wird,

(3) Anstelle der im $ 32a Absatz 1 Ziffer 5 letzter Satz
desGesetzes vorgesehenen Verwendung des gesondert aus-
zuweisenden Betrags kann dieser im Betrieb verbleiben,
soweit er nachweisbar zu den in 88 7b bis 7d des Gesetzes
genannten Zwecken oder im Falle des $ Te des Gesetzes
zum Wiederaufbau eines durch Kriegseinwirkung ganz oder
teilweise zerstörten Gebäudes verwendet wird,

(4) Die Art der auf drei Jahre gesperrten Schuldver-
schreibungen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes oder der
Kreditanstalt für Wiederaufbau, die im Falle des $ 32a
Absatz 1 Ziffer 5 letzter Satz des Gesetzes zu erwerben
sind, bestimmt der Direktor der Verwaltung für Finanzen
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Außerdem kann der
gesondert auszuweisende Betrag für die im $ 17 aufgeführ-
ten Kapitalansammlungszwecke verwendet werden.

(5) In den Fällen der Absätze 2 bis 4 muß die Verwen-
dung des gesondert auszuweisenden Betrags bis zur Ab-
gabe der Steuererklärung erfolgen und dem Finanzamt
nachgewiesen werden,



(6) Hat der Steuerfflichtige im Falle des $ 32a Absatz 1
Ziffer 5 letzter Satz des Gesetzes die dort bezeichneien
Wertpapiere erworben, oder Beträge für Kapitalansamın-
lunsszwecke verwendet, so kann er insoweit Sonderaus-
gaben im Sinne des $ 10 Absatz 1 Ziffer 2 Buchstabe d des
Gesetzes nicht geltend machen.

s 8 50
Nachversteuerung der Mehrentnahmen
(1) Die Nachversteuerung der Mehrentnahmen im Falle

des $ 32a Absatz 4 des Gesetzes ist für den Veranlagungs-
zeitraum vorzunehmen, in dem das Wirtschaftsjahr endet,
in dem die Eninahmen aus dem Betrieb den laufenden
Jahresgewinn und den Betrag, der im Jahr der Begünsti-
gung weniger entnommen ist als 15090 Deutsche Mark,
übersteigen. Die Höhe der Nachsteuer ergibt sich aus Jem
Unterschiedsbetrag zwischen der tatsächlich festgesetzten
Steuer und der Steuer, die festzuseizen gewesen wäre, wenn
die Mehrentnahme in dem Wirtschaftsjahr gemacht worden
wäre, für das die Steuererleichterung zuietzt in Anspruch
genommen wurde. Uebersteigt die Mehrentnahme .lahei
den in diesem Wirtschaftsjahr nicht entnommenen Gewina
und den Betrag, der weniger entnommen ist als 15000

mittelbar
greifen,

(2) Als Entnahmen gelten auch die Veräußerung des Be-
triebs im ganzen, die Veräußerung von Beteilisunger oder
Anteilen an einem Betrieb sowie die Aufgabe des Betriebs.
Den Entnahmen werden Darlehen gleichgestellt, die dem
Unternehmer (Mitunternehmer) oder seinen Angehörigen
im Sinne des $ 10 Ziffern 2 und 3 des Steueranpassungs-
gesetzes aus Mitteln des Betriebs gewährt werden.

(3) S 31 Absatz 2 findet entsprechende Anwendungs.
(4) Der Steuerpflichtige kann beantragen, daß das

Finanzamt die Höhe der Nachsteuer ohne eine Berechnung
nach Absatz 1 auf 80 vom Hundert der Mehrentnahme fest-
setzt.

vorangegangenen Wirtschaftsjahre zurückzu-

Zu 8 33 des Gesetzes

8 51 .
Außergewöhnliche Belastungen

(1) Eine außergewöhnliche Belastung, die zu einer Er-
mäßigung der Einkommensteuer führt, liegt vor, soweit
einem Steuerpflichtigen zwangsläufig (Absatz 2) größere
Aufwendungen als der Mehrzahl der Steuerpflichtigen
gleicher Einkommensverhältnisse, gleicher Vermögensver-
hältnisse und gleicher Familienverhältnisse erwachsen und
diese Mehraufwendungen die steuerliche Leistungsfähigkeit
wesentlich beeinträchtigen (Absatz 3), Aufwendungen, die
zu den Betriebsausgaben, Werbungskosten oder Sonderaus-
gaben gehören, bleiben dabei außer Betracht.

(2) Die außergewöhnliche Belastung erwächst dem
Steuerpflichtigen zwangsläufig, wenn er sich ihr aus tat-
sächlichen, rechtlichen oder sittlichen Gründen nicht ent-
zienen kann. . |

(3) Die Mehraufwendungen beeinträchtigen die Leistungs-
fähigkeit des Steuerpflichtigen nur insoweit wesentlich, als
sie.die in der folgenden Uebersicht bezeichneten Hundert-
sätze des Einkommens (die zumutbare Mehrbelastung — die
Mehrbelastungsgrenze —) übersteigen!

bei einem Steuerpflichtigen der
Steuer-!Steuer-| Steuerklasse III

. klasse | klasse mn
bei einemEinkommen I H beiKinder-

" von DM ermäßigungfür10d.2 |3od.m.
Kinder |Kinder

höchstens 3000 6 5 8 1
mehr als 3000bis 6000 7 6° 4 2
» „ 6009 „ 12000 8 6 5 2
n » 12000 „ :25000 8 6 4 3
a " 25000 „ 50000 10 6 4 3
" 50000 „ 100000 9 6 4 8
«en . 100000 „ 250000 5 4 3 2
"250000 „ 500000 3 2 2 14 500000 3 2 1.001
(4) Sind die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 ge-

geben, so stellt der Betrag, der die nach Absatz 3 sich er-
gebende Mehrbelastungsgrenze übersteigt, die Ueber-
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belastung dar. Der Ueberbelastungshetrag wird für die Be-
rechnung der Einkommensteuer vom Einkommen abgezogen,

Zu 5 34 des Gesetzes

$ 52
Außerordentliche Waldnutzung

(1) Bei aussetzenden forstwirtschaftlichen Betrieben
werden auf Antrag zur Abgeltung alier Betriebsausgaben,
die bei äußerordentlicher Waldnutzung entstehen, 40 vom
Hundert der Betriebseinnahmen abgezogen. Voraussetzung
dafür ist! ”
1. daß die forstwirtschaftlich genutzte Fläche 150 Hektar

nicht übersteigt,
2. daß ordnungsmäßige Buchführung nicht vorhanden ist

und
3. daß ein Bestandsvergleich für das stehende Holz nicht

vorgenommen wird. .
(2) Der Pauschsatz von 40 vom Hundert ist bis auf 20

vom Hundert der Betriebseinnahmen herabzusetzen, wenn
das Holz, das den Gegenstand der außerordentlichen. Wald-
nutzung bildet, auf dem Stamm verkauft wird.

Zu 8 34a des Gesetzes

853
Entlilcehnung von Mehrarbeit

Im Falle des $ 34a des Gesetzes wird der Grundlohn für

zu 835 des Gesetzes

8 54
Einkommensteuer-Vierteljahrestabelle
Die für ein Vierteljahr geschuldete Vorauszahlung be-

mißt sich nach der als Anlage 2 beigefügten Einkommen-
steuer-Vierteljahrestabelle.

855
Vorauszahlungstermine und Voraus-

zahlungspflicht bei Land- und Forstwirten
Die Oberfinanzpräsidenten oder die entsprechenden obe-

ren Finanzbehörden können für Steuerpflichtige, deren Ein-
künfte überwiegend aus Land- und Forstwirtschaft her-
rühren, die Vorauszahlungstermine und die Vorauszahlungs-
zeiträume. abweichend von $&35 Absatz 1 des Gesetzes
bestimmen,

8 56
Ermittlung des Vorauszahlungs-

Einkommens „
(1) Bei der Ermittlung des Einkommens, nach dem sich

die Vorauszahlungen nach & 35 Absatz 2 des Geselzes zu
bemessen haben, kann der Steuerpflichtige die für die Er-
mittlung des Einkommens geltenden Vorschriften, insbeson-
dere auch die Vorschriften der $$ 7a bis Te, 10, 32a, 34, 34a
und 41 des Gesetzes und der $$ 9 bis 24, 26, 28, 29, 32 bis
38, 46 bis 49, 51 bis 53 in Anspruch nehmen,

(2) Im Fall des $ 10 Absatz 1 Ziffer 3 und des $ 32ades
Gesetzes ist die vierteljährliche Gewinnermittlung auf
Grund eines Bestandsvergleichs nicht erforderlich. $ 49 Ab-
satz 5 findet auf die Ermittlung des Vorauszahlungseinkom-
mens keine Anwendungs.

zu S 45 des Gesetzes

8 57
Veranlagung bei berechtigtiem Interesse
Ein berechtigtes Interesse im Sinne des $ 46 Absatz 1

Ziffer 4 des Gesetzes liegt nicht vor, wenn der Arbeitnehmer
nur deshalb eine zu hohe Lohnsteuer entrichtet hat, weil er
im Lohnsteuerverfahren Umstände, die eine niedrigere
Lohnsteuer gerechtfertigt hätten, nicht oder nicht recht-
zeitig geltend gemacht hat.

zu $ 47 des Gesetzes

8 58 . |
Anrechnung von Vorauszahlungen

(1) Auf die Einkommensteuerschuld werden nach 8 47
Absatz 1 Ziffer 1 des Gesetzes die für den Veranlagungszeit-
raum entrichteten Vorauszahlungen angerechnet.
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@) Ist im Falle des 8 2 Absatz 5 des Gesetzes bei der
Ermittlung des Einkommens der Gewinn eines vom Ka-
lenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahrs zu berücksichti-
gen und haben sich die Vorauszahlungen nach dem Ein-
kommen bemessen, das der Steuerpflichtige in dem Voraus-
zahlungszeitraum bezogen hat, so gilt das Folgende: Auf die
Einkommensteuerschuld werden die Vorauszahlungen an-
gerechnet, die sich nach dem Einkommen bemessen haben,
in dem der Gewinn der Vierteljahre des Wirtschaftsjahrs
enthalten ist, dessen Gewinn bei der Veranlagung zu be-
rücksichtigen ist.

.8 59
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt, mit Ausnahme des $ 53, erstmals
für den am 1. Januar 1949 beginnenden Veranlagungszeit-

raum an die Stelle der entsprechendenVorschriftender,
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung vom 7. Dezem-

zur Aenderung der Einkommensteuer-Durchführungsver-
ordnung. vom 16. Oktober 1948 (WiGBl, S. 139). & 53:ist ab
1. April 1949 anwendbar.

Bad Homburg v. d. H., den 2. Juni 1949,

Der Direktor
der Verwaltung für Finanzen -

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
Hartmann
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INHALT:
Gesetz über die Untersuchung der Rheinschiffe und -flöße und über die Beförderung
brennbarer Flüssigkeiten auf Binnenwasserstraßen
Verordnung zur Durchführung des Steuerabzugs vom Kapitalertrag (Kapitalertrag-
steuer) — Kapitalertragsteuer-Durchführungsverordnung (KapStDV) -
Eıste Verordnung zur Durchführung des Zweiten Gesetzes zur vorläufigen Neuord-

Verordnung über .die Aufstellung von Durchschnittsätzen für die ärmittlung des
Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft
Dritte Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Auflösung des Reichs-
nöhrstandes im Vereinigten Wirtschaftsgebiet (Abgabeverwendungsrichtlinien zum

Verwaltung für Wirtschaft und des Direktors der Verwaltung für Ernährung, Land-

Bekanntmachung über den Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf
einer Ausstellung

über

81 .
Um die technischen Anforderungen an Bau und Aus-

rüstung und die Mindestbemannung der Rheinschiffe und
sonstigen auf dem Rhein verkehrenden schwimmenden Ge-
räte und der Flöße sowie die Bedingungen für die Beför-
derung brennbarer Flüssigkeiten auf Wasserstraßen nach

Erkenntnissen der Technik sowie das Verfahren über: die
Untersuchung und die Ausstellung von Schiffsattesten für
den Rhein einheitlich zu regeln, erläßt der Direktor der
Verwaltung für Verkehr im Einvernehmen mit dem Direk-

den beteiligten Landesregierungen
a) die Untersuchungsordnung für Rheinschiffe

(RheinSch UO.)
b) die Vorschriften über die Beförderung brennbarer

Flüssigkeiten auf Binnenwasserstraßen
.n der von der Zentralkommission für die Rheinschiffahrt
beschlossenen Fassung. Er kann die unter a) und b) ge-
nannten Bestimmungen, soweit dies in den internationalen
Yereinbarungen vorgesehen oder zugelassen wird, unter
Beachtung der Gesichtspunkte des ersten Satzes ändern
oder ergänzen, ı ,

82

Baden, durch Bekanntmachung des Ministeriums des
Inhern vom 14. September 1906,

Hessen, durch Bekanntmachung des Staatsministerlums
vom 29. August 1906,

Preußen, durch Anweisungdes Ministers für Handel und
Gewerbe vom 24. August 1906,

senen Polizeiverordnungen über die Ausstattung der
Schiffe und Flöße auf dem Rhein mit Trinkwasser-
behältern.
Die Vorschriften für Bau, Ausrüstung, Bemannung und
Untersuchung der Flöße, 88 33, 34, 36 bis 39 der Rhein-
schiffahrtspolizeiverordnung vom 1, Januar 1913, er-
lassen in
Baden, durch Bekanntmachung des Ministers des In-

nern vom 23. Januar 1913,
Hessen, durch Bekanntmachung des Staatsministerlums

vom 21. Dezember 1912,
Preußen, durch Verordnung desMinisters für Handel und

Gewerbe vom 1. Januar 1913,

(1) Mit dem Tag, an dem die Vorschriften überdie Be-

gänzungen nicht mehr anzuwenden: (2) Der Direktor der Verwaltung für Verkehr kann im

erlassen in »

Gewerbe vom 10.März 1905. (3) Der Direktor der Verwaltung für Verkehr gibt die

nanzen vom 16, Januar 1929,
Hessen, durch Bekanntmachung des Finanzministers

vom 26. Januar. 1929, Das vorstehende Gesetz ‘wird nach Zustimmung des

del und Gewerbe vom 12. Februar 1929.
3, Die Anweisung zur Festsetzung der größtzulässigen An-

zahl von Faahrgästen auf Personendampischifien des
Rheins erlassen in

Frankfurt am Main, den 21. Juni 1949,
Der Präsident des Wirtschaftsrates

Dr, Erich Köhler



ERSTE VERORDNUNG
zur Durchführung des Zweiten Gesetzes zur vorläufigen

Neuordnung von Steuern.

(Erlangung von Straffreiheit nach &410der
Reichsabgabenordnung).

Vom 2. Juni 1949.

Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz
Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern. vom 22.
Juni 1948 (Beilage Nr. 4 zum Gesetz- und Verordnungsblatt
des Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
Nr. 14 vom 26. Juli 1948) wird mit Zustimmung des Finanz-
ausschuss@s des Wirtschaftsrates und mit Zustimmung des
Finanzausschusses des Länderrates zur Durchführung des
Abschnitts II des Zweiten Gesetzes zur vorläufigen Neuord-
nung von Steuern vom 20. April 1949 (wiGBi. S. 6 fol-
gendes verordnet: \

Zu $ 4 des Gesetzes
81

Einleitung der Untersuchung
(1) Einleitung der Untersuchung im Sinne von $ 410 der

Reichsabgabenordnung in der Fassung des $ 4 des Gesetzes
ist jede Maßnahme des Finanzamts oder einer anderen Be-
hörde, durch die der Entschluß, wegen eines Steuerver-
gehens gegen den Beschuldigten einzuschreiten, äußerlich
erkennbar betätigt worden ist. Es ist nicht erforderlich, daß
die Einleitung der Untersuchung nach $ 441 Absatz 2 der
Reichsabgabenordnung aktenkundig gemacht worden ist,
(2) Die Einleitung der Untersuchung ist dem Beschuldig-

ten in dem Zeitpunkt eröffnet, in dem dem Beschuldigten
eine gegenihn gerichteteMaßnahmeder in Absatz 1 be-
zeichneten Art amtlich mitgeteilt wird. Ist die Untersuchung
nicht durch die Steuerbehörde, sondern durch eine andere
Behörde eingeleitet worden, so steht die Eröffnung durch
die andere Behörde der Eröffnung durch die Steuerbehörde
gleich.

Zu 8 5 Absatz 1 des Gesetzes
82

Frist für die Selbstanzeige
(1) Die Frist für die Selbstanzeige nach $ 5 des Gesetzes

ist eine Ausschlußfrist ($ 83 Absatz 1 Satz 3 der Reichs-
abgabenordnung).

(2) Ist der Steuerpflichtige ohne sein Verschulden ver-
hindert, die Frist für die Selbstanzeige nach $ 5 des Ge-
setzes innezuhalten, so sind die Vorschriften über die Ge-
währung von Nachsicht (88 86, 87 und 83 Absatz 2 Satz 2
der Reichsabgabenordnung) entsprechend anzuwenden.

83
Berichtigung der Bestandsaufnahme

(1) Straffreiheit wegen Zuwiderhandlung gegen Artikel
IX des Anhangs zum Gesetz Nr. 64 zur vorläufigen Neu-
ordnung von Steuern (Bestandsaufnahme) kann durch
Selbstanzeige nach $ 410 der Reichsabgabenordnung in Ver-
bindung mit $ 5 des Gesetzes nur erlangt werden, wenn der
Steuerpfiichtige das nicht angegebene Betriebsvermögen
nachmeldet. Für die Nachmeldung gelten hinsichtlich des
Inhalts, der Form und der Zuständigkeit des Finanzamtes
die Vorschriften des Artikels IX des Anhangs zum Gesetz
Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern ent-
sprechend. i nl

(2) Straffreiheit wegen Nichtangabe von Vorratsver-
mögen bei der Bestandsaufnahme kann nur nach $ 18 Ab-
satz 4 des Soforthilfegesetzes erlangt werden. Für die
Nachmeldung von nicht angegebenem Vorratsvermögen
gelten ausschließlich die Bestimmungen des Soforthilfe-
gesetzes und der dazu ergangenen Durchführungsverord-
nungen.

54
Straffreiheit wegen Verstoßes gegen die
Preis- und Bewirtschaftungsvorschriften

(1) Die Straffreiheit wegen Verstoßes gegen die Preis-
und Bewirtschaftungsvorschriften erstreckt sich nur auf die
Verstöße, die mit einem Steuervergehen zusammenhängen,

(2) Für Verstöße gegen die Preis- und Bewirtschaftungs-
vorschriften, die nach dem 20. Juni 1948 begangen worden
sind, kann Straffreiheit durch Selbstanzeige nach 8 410 der
Reichsabgabenordnung in Verbindung mit 8 5 des Gesetzes
nicht erlangt werden,

Zu 8 5Absatz 2 des Gesetzes
85

Reuezuschlag
(1) Der Reuezuschlag beträgt 10 vom Hundert der ver-

kürzten und nachzuzahlenden Steuern, wenn dieser Betrag
größer ist als I0Ovom Hundert des abzuführenden Mehr-
erlöses (8 6), andernfalls 10 vom Hundert des abzuführen-
den Mehrerlöses. Die verkürzten und nachzuzahlenden Be-
träge an Gewerbesteuer bleiben bei der Berechnung des
Reuezuschlages außer Betracht.

(2) Das Finanzamt hat den Betrag des nach. Absatz 1
berechneten Reuezuschlages festzusetzen, nach den Vor-
schriften der Reichsabgabenordnung zu erheben und zu
Gunsten des Landes zu vereinnahmen.

8.6
Abführung des Mehrerlöses

(1) Wer Straffreiheit wegen Verstoßes gegen die Preis-
und Bewirtschaftungsvorschriften durch Selbstanzeige nach
$ 410 der Reichsabgabenordnung, in Verbindung mit $5 der
Gesetzes erlangen will, muß die Mehrerlöse, die er im Zu-
sammenhang mit den Verstößen gegen die Preis- und Be-
wirtschaftungsvorschriften erzielt und auf Grund des 8 4
der Verordnung über Strafen und Strafverfahren bei Zu-
widerhandlungen gegen Preisvorschriften (Preisstrafrechts-
verordnung) in der Fassung vom 26. Oktober 1944 (RGBl I
S. 261) abzuführen hat, dem Finanzamt zugleich mit der
Selbstanzeige angeben. Der angegebene Mehrerlös ist an
das Finanzamt abzuführen.

(2) Das Finanzamt hat den Betrag des nach Absatz 1
abzuführenden Mehrerlöses nach den Vorschriften der
Reichsabgabenordnung zu erheben und zu Gunsten’ des Lan-
des zu vereinnahmen.,

(3) Die Straffreiheit auf Grund einer Selbstanzeige nach
8 410 der Reichsabgabenordnung in Verbindung mit 8 5
des Gesetzes erstreckt sich nur auf diejenigen Verstöße
gegen die Preis- und Bewirtschaftungsvorschriften, bezüg-
lich derer die Mehrerlöse im Rahmen des $ 4 der Preis-
strafrechtsverordnung vollständig angegeben und abgeführt
worden sind. Wird bei einer Prüfung durch die zuständige
Behörde zweifelsfrei festgestellt, daß der Steuerpflichtige
einen nach $ 4 der Preisstrafrechtsverordnung abzuführen-
den Mehrerlös dem Finanzamt nicht vollständig angegeben
hat, so steht die teilweise Angabe und Abführung des
Mehrerlöses einer ‘Bestrafung wegen des Verstoßes geger
die Preis- und Bewirtschaftungsvorschriften, bei dem de
Mehrerlös erzielt worden ist, nicht entgegen.

Zu $ 8 des Gesetzes
87

Pauschalierung
(1) Das Finanzamt hat für den Reuezuschlag und für

jede nachzuzahlende Steuerart einen besonderen Pausch-
betrag festzusetzen.

(2) Erklärt der Steuerpflichtige, daß er den abzuführen-
den Mehrerlös ($ 6) nicht mehr genau angeben könne, so
kann das Finanzamt den abzuführenden Mehrerlös durch
die Preisbehörde schätzen ($ 4 Absatz 3 der Preisstraf-
rechtsverordnung) und festsetzen lassen. Der festgesetzte
Betrag ist an das Finanzamt abzuführen ($ 6 Absatz 2).

1 Bad Homburg v.d. H., den 2. Juni 1948.
Haus.

Der Direktor
der Verwaltung für Finanzen

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
Hartmann
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Abschnitt I
Einkommensteuer und Körperschaftsteuer

St.
Das Einkommensteuergesetz vom 27. Februar 1939

(RGBl. IS. 297) in der Fassung ides Artikels I des Anhangs
zum Gesetz |Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung von Steuern
vom 22. Juni 1948 wird wie folgtxgeändert:

1.8 3 erhält folgende ‚Fassung:
„S 3

Steuerfrei sind:
1.Bezüge aus der Sozialversicherung;
2. Beträge, die versorgungshalber gezahlt werden;
3, Bezüge aus der öffentlichen Fürsorge;

die in Ziffer 1 bis 3 bezeichneten Einkünfte sind inso-
weit steuerfrei, als sie schon nach dem "Einkommen-
steuergesetz vom 27, Februar 1939 Steuerfreiheit ge-
nossen haben;

4.Renten aus der Sozialversicherung, soweit sie nicht
unter Ziffer 1 fallen und Renten, die auf Grund eines
Versicherungsvertrages gezahlt werden, bis zu einem
Betrage von insgesamt 600 Deutsche Mark jährlich.
Soweit diese Renten {insgesamt -600 Deutsche Mark
jährlich übersteigen, sind sie steuerpflichtig. Die
Steuerbefreiung für Renten aus Versicherungsverträgen
gilt nur für Renten bis zu einem Höchstbetrage von
3600 Deutsche Mark;

5. Bezüge im 'Rahmen der Soforthilfe nach dem Ersten
Lastenausgleichsgesetz;

6. Entschädigungen auf Grund sarbeitsrechtlicher Vor-
schriften 'wiegen Entlassung aus einem Dienstverhältnis;

7. Zuwendungen aus Öffentlichen Mitteln oder öffent-
lichen Stiftungen, die Studierenden als Studien- und
Ausbildungsbeihilfen gewährt werden;

8.die aus öffentlichen Kassen gezahlten Aufwandsent-
schädigungen und Reisekosten. Dagegen sind Ent-
schädigungen, die für Verdienstausfall und Zeitverlust
gezahlt werden, steuerpflichtig.“

2. $ 7a erhält folgende Fassung:
„SsTa

Bewertungsfreiheit für Ersatzbeschaffung
beweglicher Wirtschaftsgüter

(1) Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund ord-
nungsmäßiger Buchführung ermitteln, können für die
‚abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgüter ‘des Anlage-
vermögens, die im Wege der Ersatzbeschaffung ange-

schafft oder hergestellt worden sind, neben der nach $ 7
von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu ibe-
messenden Absetzung für Abnutzung Abschreibungsfrei-
heit in folgender Weise in Anspruch nehmen:
a) Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in

dem darauf folgenden Jahr können bis zu insgesamt
50 vom Hundert der Anschaffungs- oder. Herstel-
lungskosten, höchstens jedoch für alle in Betracht
kommenden Wirtschäftsgüter eines Unternehmens
bis zu 100000Deutsche [Mark jährlich, oder

b) es können, wenn von ider Regelung zu a) kein 'Ge-
brauch gemacht wird, für die in Betracht kommen-
den Wirtschaftsgüter eines Unternehmens im Jahr
der Anschaffung oder Herstellung und in dem darauf
folgenden Jahr bis zu je 15 vom Hundert der An-
schaffungs- oder Herstellungskosten abgeschrieben
werden.

Die Absetzung für Abnutzung in Iden folgenden Jahren
bemißt sich nach dem dann noch vorhandenen Restwert
und der Restnutzungsdauer der einzelnen Wirtschafts-
güter, für die Abschreibungsfreiheit nach Satz 1 in An-
spruch genommen worden ist.

(2) Eine Ersatzbeschaffung im Sinn des Absatzes I
liegt vor, wenn das angeschaffte oder hergestellte Wirt-
schaftsgut dieselbe oder eine entsprechende Aufgabe er-
füllt, wie ein Wirtschaftsgut, das nach dem 1, Januar
1939 aus dem Betriebsvermögen ausgeschieden ist. Als
Ersatzbeschaffung gilt auch die Anschaffung oder Her-
stellung von Wirtschaftsgütern durch Steuerpflichtige
der im Absatz 1 bezeichneten Art, die wegen Verfolgung

schauung oder politischer Gegnerschaft gegen den Natio-
nalsozialismus oder als Flüchtlinge oder als Vertriebene
ihre frühere Erwerbsgrundlage verloren haben.

(3) Die Steuerbegünstigung ıdes Absatzes 1 kann nur
für diejenigen abnutzbaren beweglichen Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens in Anspruch genommen
werden, die in der Zeit vom 1. Januar 1949 bis zum 31.
Dezember 1952 angeschafft oder hergestellt worden sind.

(4) Steuerpflichtige, die von einer der Vergünstigun-
gen des Absatzes 1 Gebrauch imachen,können auch in
den späteren Jahren der Geltungsdauer dieser Vorschrift
eine Bewertungsfreiheit nach Absatz 1 nur in der erst-
malig gewählten Art erlangen.

(5) Sind mehrere Personen an einem Unternehmen
als Mitunternehmer beteiligt, so kann für das Unter-
nehmen nur entweder von der Vergünstigung des Ab-
satzes 1 Buchstabe a) oder von der Vergünstigung des
Absatzes 1 Buchstabe b) 'Gebrauch gemacht werden; Ab-
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satz 4 findet entsprechende Anwendung. Im Falle der
Bewertungsfreiheit nach Absatz 1 Buchstabe a) beträgt
die Höchstgrenze der Abschreibung für das gesamte
Unternehmen 100000Deutsche Mark.“

„8 7b 0
Erhöhte Absetzungen für "Wohngebäude

Bei Gebäuden, die nach dem 31. Dezembier 1948er-
richtet worden sind und die zu mehr als 80 vom Hun-
dert Wohnzwecken dienen, können abweichend.von $ 7
im Jahr der Herstellung und in dem darauf folgenden
Jahr auf Antrag je 10 vom Hundert der Herstellungs-
kosten abgesetzt werden. Ferner können in den (darauf
folgenden zehn Jahren ıan Stelle der nach $ 7 zu be-
messenden Absetzung für Abnutzung jeweils bis zu
3 vom Hundert der Herstellungskosten abgesetzt wer-
den. Nach Ablauf dieser zehn Jahre bemessen sich die
Absetzungen für Abnutzung nach dem dann noch vor-
handenen Restwert und der Restnutzungsdauer des Ge-
bäudes. Den Herstellungskosten eines Gebäudes werden
die Aufwendungen gleichgestellt, die nach dem 31. De-
zember 1948 zum Wiederaufbau eines durch Kriegsein-
wirkung ganz oder teilweise zerstörten Gebäudes ge-
macht werden, wenn dieses Gebäude ohne den Wieder-
aufbau nicht mehr oder nicht mehr voll zu Wohn-
zwecken verwendet werden kann.“
Es wird folgender $ 7c neu eingefügt:

„Ss T7c i ' ;
Förderung des Wohnungsbaues

Steuerpflichtige,die den Gewinn auf Grund ord-
nungsmäßiger Buchführung ermitteln, können Zuschüsse
oder unverzinsliche Därlehen zur Förderung des Woh-
nungsbaues im Jahre der Hingabe als Betriebsausgabe
absetzen, wenn die Zuschüsse oder Darlehen gegeben
werden an
a) gemeinnützige Wohnungsunternehmen,
b) Organe der staatlichen Wohnungspolitik,
c) gemeinnützige Siedlungsunternehmen,
d) zur Ausgabe von Heimstätten zugelassene Unter-

nehmen, . \
€) sonstige Wohnungs- und Siedlungsunternehmen und

private Bauherren, soweit durch Zuschüsse oder un-
verzinsliche Darlehen der Bau von Wohnungen ge-
fördert wird, die hinsichtlich der Größe, Ausstattung
und Miete (Mietwert) (den Vorschriften ientsprechen,
die für ‘die unter Buchstaben a) bis d) genannten
Unternehmen gelten. Der Nachweis hierfür wird
durch eine Bescheinigung der für das Wohnungs-
wesen zuständigen mittleren 'Verwaltungsbehörden
erbracht.“

„Ss7d
Bewertungsfreiheit für Schiffe

. Bei Schiffen, die nach dem 31.Dezember 1948ange-
schafft oder hergestellt worden sind, können neben (der
nach $7 von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu
bemessenden Absetzung für Abnutzung im Jahre der An-
schaffung oder Herstellung und in dem darauf folgenden
Jahr bis zu je 15 vom Hundert der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten abgesetzt ‘werden, Die Absetzung
für Abnutzung in, den folgenden Jahren ibemißt
sich nach dem dann inoch vorhandenen iRestwert
und ‘der Restnutzungsdauer des Schiffes, Den An-
schaffungs- oder Herstellungskosten eines Schiffes wer-
den die Aufwendungen gleichgestellt, die nach dem 31.
Dezember 1948 zur Wiederherstellung eines durch Kriegs-
einwirkung ganz oder teilweise zerstörten Schiffes ge-
macht werden.“
Es wird folgender $ 7e neu eingefügt:

„3 Te
‚Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude und

landwirtschaftliche Betriebsgebäude
(1) Gewerbetreibende, die den Gewinn nach $ 4 Ab-

satz 1 oder nach $ 5 auf Grund ordnungsmäßiger Buch-

nen gewerblichen Betrieb unmittelbar
a) der Fertigung oder
b) der Bearbeitung von zum “Absatz bestimmten Wirt-

schaftsgütern oder
c) der Wiederherstellung von Wirtschaftsgütern

oa

dienen, und nach dem 31.Dezember 1948hergestellt wor-
den sind, neben der nach $ 7 von den Herstellungskosten
zu bemessenden Absetzung für Abnutzung im Wirt-
schaftsjahr der Herstellung des Gebäudes und in dem
darauf folgenden Jahr bis zu je 10 vöm Hundert der
Herstellungskosten absetzen. In den folgenden Wirt-
schaftsjahren bemessen sich die Absetzungen für Ab-
nutzung nach dem Restwert und der Restnutzungsdauer
des Gebäudes. Den Herstellungskosten eines Gebäudes
werden die Aufwendungen gleichgestellt, die nach dem
31. Dezember 1948 zum Wiederaufbau eines durch
Kriegseinwirkung ganz oder teilweise zerstörten Ge-
bäudes gemacht werden, wenn dieses Gebäude ohne
den Wiederaufbau nicht mehr oder nicht mehr voll zu
einem der im Satz 1 bezeichneten Zwecke verwendet
werden kann.

(2) Absatz 1 ist entsprechend anwendbar auf die Her-
stellungskosten von land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebsgebäuden und auf die Aufwendungen zum Wieder-
aufbau von dürch Kriegseinwirkung ganz oder teilweise
zerstörten land- und forstwirtschaftlichen Betriebsge-
bäuden, wenn der Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft
auf ‚Grund ordnungsmäßiger Buchführung ermittelt
wird.“

„3. die Hälfte des nicht entnommenen Gewinns bis zur
Höhe von 15 vom Hundert des Gesamtgewinns; Voraus-
setzung dafür ist, daß der Gewinn auf Grund ordnungs-
mäßiger Buchführung nach $ 4 Absatz l oder nach 85
ermittelt wird. Als nicht entnommen gilt auch der Teil
des Gewinns, der zur Zahlung der auf das Betriebsver-
mögen entfallenden Abgabe auf den Lastenausgleich
verwendet wird. Wird in einem der folgenden fünf Jahre
mehr als der laufende Jahresgewinn entnommen, so
unterliegt die Mehrentnahme einer Nachversteuerung.
In Durchführungsverordnungen ist für Entnahmen in
Verlustjahren angemessene Vorsorge zu treffen;

4, bei Steuerpflichtigen, die den Gewinn nach $ 4
Absatz 1 oder nach $ 5 auf Grund ordnungsmäßiger
Buchführung ermitteln, die in den drei vorangegangenen
Wirtschaftsjahren entstandenen Verluste aus Land- und
Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb und aus selbstän-
diger Arbeit, soweit sie nicht bei der Veranlagung für
die vorangegangenen Kalenderjahre ausgeglichen oder
abgezogen worden sind. Die. Höhe des Verlustes ist nach
den Vorschriften der 8$ 4 bis 7e und 9a zu ermitteln.“

„6. bezahlte Vermögensteuer.“

„Für die Sonderausgaben im Sinne des Absatzes 1
Ziffer 2 gilt folgendes:
a) die Aufwendungen sind bis zu einem Jahresbetrag

von 800 Deutsche Mark in voller Höhe abzugsfähig.
Dieser Betrag erhöht sich um je 400 Deutsche Mark
im Jahr für die Ehefrau und für jedes Kind im Sinn
des $ 32 Absatz 4 Ziffer 4. Soweit sich die Erhöhung
nach der Zahl der Kinder bemißt, tritt sie nur ein,
wenn dem Steuerpflichtigen für diese Kinder Kinder-
ermäßigung zusteht oder gewährt wird. Für Sonder-
ausgaben im Sinn des Absatzes 1 Ziffer 2 Buch-
stabe f) erhöht sich der in Satz 1 genannte Jahres-
betrag um 200 Deutsche Mark, der in Satz 2 genannte
Betrag um je 100 Deutsche Mark;
die Ausgaben zur Förderung besonders anerkannter
wissenschaftlicher Einrichtungen und zur Förderung
besonders anerkannter mildtätiger Einrichtungen sind
bis zur Höhe von insgesamt 5 vom Hundert des Ge-
samtbetrages der Einkünfte in jedem Fall, also auch

‚dann voll abzugsfähig, wenn die in Buchstabe a) ge-
nannten Beträge überschritten werden;

c) übersteigen die Sonderausgaben im Sinn des Ab-
satzes 1 Ziffer 2 die in den Buchstaben a) und b) ge-
nannten Beträge, so ist der darüber hinausgehende
Betrag zur Hälfte abzugsfähig, In diesem Fall dürfen
jedoch über die in den Buchstaben a) und b) genann-
ten Beträge hinaus vom Gesamtbetrag der Einkünfte
nur noch abgezogen werden:
höchstens 7.5 vom Hundert des Gesamtbetrages der
Einkünfte, jedoch nicht
mehr als 7500 Deutsche Mark für Sonderausgaben im
Sinn des Absatzes 1 Ziffer 2 Buchstaben e) und f)
und nicht mehr als 15000 Deutsche Mark insgesamt;

b-



d) für Sonderausgaben im Sinn des Absatzes 1 Ziffer Ö
Buchstaben a) bis d) erhöhen sich bei Steuerpflich-
tigen, die mindestens vier Monate vor dem Ende des
Veranlagungszeitraumes das 50. Lebensjahr vollendet
haben und in deren Einkommen überwiegend Ein-
künfte aus selbständiger Arbeit oder aus nichtselb-
ständiger Arbeit enthalten sind, die folgenden Beträge:
der in Buchstabe a) Satz 1 genannte Jahresbetrag von
800 Deutsche Mark auf 1600 Deutsche Mark,
der in Buchstabe a) Satz 2 genannte Betrag von je
400 Deutsche Mark auf je 800 Deutsche Mark,
der in Buchstabe c) Satz 2 genannte Betrag von 7.5
vom Hundert des Gesamtbetrags der Einkünfte auf
15 vom Hundert des Gesamtbetrags der Einkünfte;
liegen Sonderausgaben im Sinn des Absatzes 1 Ziffer 3
vor, so sind die entsprechenden Einkünfte bei der
Berechnung des Gesamtbetrages der Einkünfte im
Falle der Buchstaben c) und d) auszuscheiden.“

8 13 Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Bei nichtbuchführenden Land- und Forstwirten,

deren Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft nach
Durchschnittsätzen ermittelt werden, werden diese Ein-
künfte im vollen Umfange zur Einkommensteuer heran-
gezogen, wenn das Einkommen den Betrag von 6000
Deutsche Mark jährlich übersteigt.“ ’
Nach $ 32 wird folgender $ 32a neu eingefügt:

„gs32a
Steuererleichterung für buchführende Gewerbetreibende

und für buchführende Land- und Forstwirte
(1) Uebersteigt das Einkommen 30000: Deutsche

Mark und sind in dem Einkommen Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb oder aus Land- und Forstwirtschaft. ent-
halten, so wird auf Antrag der Gewinn aus Gewerbe-
betrieb oder aus Land- und Forstwirtschaft in der Weise
steuerbegünstist, daß er mit einem Steuersatz von
50 vom Hundert zur Einkommensteuer herangezogen

ey
—_

sind:
l1.der Gewinn muß auf Grund ordnungsmäßiger Buch-
führung nach $ 4 Absatz 1 oder $ 5 ermittelt worden
sein;

2.der Gewinn muß nach Ausgleich mit den die übrigen
Einkünfte übersteigenden Verlusten ($ 2 Absatz 2) bei
Steuerpflichtigen der Steuerklasse I 30800 Deutsche
Mark übersteigen; der Betrag von 30 800Deutsche Mark
erhöht sich um je 400 Deutsche Mark für die Ehefrau
und für jedes Kind, für das dem Steuerpflichtigen
Kinderermäßigung zusteht oder gewährt wird;

3.die Entnahmen dürfen 15000 Deutsche Mark nicht
übersteigen; nicht zu den Entnahmen rechnen in die-
sem Fall die Beträge, die für folgende Zwecke ent-
nommen werden:
a) zur Zahlung der auf das Betriebsvermögen ent-

fallenden Abgabe auf den Lastenausgleich,
b) zur Zahlung der auf den Gewinn entfallenden

Steuern vom Einkommen und zur Zahlung der auf
das Betriebsvermögen entfallenden Vermögensteuer,

c) für Sonderausgaben im Sinn des $ 10 Absatz I
Ziffer 2 in der sich aus $ 10 Absatz 2 Ziffer 3
Buchstaben a) und b) ergebenden Höhe und für
Sonderausgaben im Sinn des $ 10 Absatz 1 Ziffer 5;

4. der nichtentnommene Gewinn ist nach Abzug der in
Ziffer 3 Buchstaben a) bis c) genannten Beträge in der
Buchführung gesondert auszuweisen;

ö.der nach Ziffer 4 gesondert auszuweisende Betrag
darf, nur zu einem Bruchteil, der sich bei Teilung des
Werts des Anlagevermögens außer den Beteiligungen
und Wertpapieren durch den steuerbaren Umsatz er-
gibt, im eigenen Betrieb verwendet werden. Hierbei
sind das Anlagevermögen zu Beginn des Wirtschafts-
jahres, das im Veranlagungszeitraum endet, und der
steuerbare Umsatz im Veranlagungszeitraum zugrunde
zu legen, Sind beim Anlagevermögen Kriegsschäden
entstanden, so kann beim Anlagevermögen der Bilanz-
wert vor Entstehung des Kriegsschadens zugrunde ge-
legt werden. Für Betriebe der Industrie, des Hand-
werks und der Landwirtschaft müssen jedoch min-
destens 50 vom Hundert, für sonstige Betriebe min-
destens 20 vom Hundert verbleiben. Der übrige Teil
des nach Ziffer 4 gesondert auszuweisenden Betrags ist
zum Erwerb von bestimmten, auf drei Jahre gesperrten
Schuldverschreibungen des Vereinigten Wirtschafts-
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zebietesoder der Kreditanstalt für Wiederaufbau oder
zu steuerbegünstigten Zwecken im Sinn des $ 10 Ab-
satz 1 Ziffer 2 Buchstabe d) zu verwenden;

6. die Steuersätze des $ 34 dürfen nicht in Anspruch ge-,
nommen werden,
(2) Macht der Steuerpflichtige von der Regelung in

Absatz 1 Gebrauch, so gilt hinsichtlich der Sonderaus-
gaben folgendes:
l.die Abzüge im Sinn des $ 10 Absatz 1 Ziffer 3sind
für den Gewinn aus Gewerbebetrieb und aus Land-
“und Forstwirtschaft nicht zuläs sig;

2.bei der Anwendung des $ 10 Absatz 2 Ziffer 3 Buch-
staben ce)und d) sind die Einkünfte aus Gewerbebetrieb
und ausLand- und Forstwirtschaft bei der Berechnung.
des Gesamtbetrags der Einkünfte auszuscheiden.
(3) Für die Berechnung der Einkommensteuer gilt im

Fall des Absatzes 1 im übrigen folgendes: Auf den Teil
des Einkommens, der nach Abzug des steuerbegünstigten
Gewinns (Absatz 1) verbleibt, ist der durchschnittliche
Steuersatz anzuwenden, der sich ohne Inanspruchnahme
der Vergünstigung des Absatzes 1 bei der Veranlagung
des Einkommens ergeben würde.

(4) Uebersteigen in einem der fünf folgenden Wirt-
schaftsjahre bei dem Steuerpflichtigen oder seinem Ge-
samtrechtsnachfolger die Entnahmen aus dem Betrieb
den laufenden Jahresgewinn und den Betrag, der im
Jahre der Begünstigung weniger entnommen ist als
15000 Deutsche Mark, so unterliegt der über:teigende
Betrag (Mehrentnahme) einer Nachversteuerung. In
Durchführungsverordnungen ist für Entnahmen in Ver-
lustjahren angemessene Vorsorge zu treffen.“
Der $ 34 erhält folgenden Absatz 5:

„6) Die Steuersätze nach Absatz 1 sind auf Antrag
bei Steuerpflichtigen mit Einkünften aus nichtselbstän-
diger Arbeit oder aus selbständiger Arbeit, die aus einer
Berufstätigkeit im Sinn des $ 18 Absatz 1 Ziffer 1 be-
zogen werden, auf Nebeneinkünfte aus wissenschaft-
licher, künstlerischer oder schriftstellerischer . Tätigkeit
unter folgenden Voraussetzungen anzuwenden:
1.Die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit oder die
. Einkünfte aus der Berufstätigkeit müssen die übrigen
Einkünfte überwiegen;

2.die Einkünfte aus wissenschattlicher. künstlerischer
oder schriftstellerischer Tätigkeit dürfen nicht zu den
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören und
müssen von den Einkünften aus der Berufstätigkeit
abgrenzbar sein.

Die Steuersätze nach Absatz 1 sind in diesen Fällen auf
die Einkünfte aus wissenschaftlicher, künstlerischer oder
schriftstellerischer Tätigkeit anzuwenden, die 50 vom
Hundert der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
oder aus der Berufstätigkeit nicht übersteigen.“

„Ss34a
Steuersätze für Entlohnung von Mehrarbeit

bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
Sind gesetzlich oder in Tarifverträgen für Dienste,

die über die Dauer der gesetzlichen oder tarifmäßigen
Arbeitszeit hinaus geleistet werden (Mehrarbeit), be-
sondere Entlohnungen vorgesehen, so wird der Grund-
lohn mit 5 vom Hundert versteuert; die Zuschläge sind
steuerfrei. Die gesetzlichen oder tariflichen Zuschläge
für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sind auch dann
steuerfrei, wenn es sich nicht um Mehrarbeit handelt.“
$ 41 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(l) Auf Antrag des Arbeitnehmers werden für die
Berechnung der Lohnsteuer die folgenden Beträge vom
Arbeitslohn abgezogen:
1.Wenn die Werbungskosten ($ 9), die bei den Ein-
künften aus nichtselbständiger Arbeit erwachsen, 312
Deutsche Mark im Jahr (monatlich 26 Deutsche Mark)
übersteigen, der 312 Deutsche Mark (monatlich 25
Deutsche Mark) übersteigende Betrag;

2.wenn die Sonderausgaben im Sinn des $ 10Absatz 1Zif-
fer 1, Ziffer 2 Buchstaben a),b),e) und f), Ziffern5 und6
und Absatz 2 312 Deutsche Mark im Jahr (monatlich
26 Deutsche Mark) übersteigen, der 312 Deutsche Mark
(monatlich 26 Deutsche Mark) übersteigende Betrag;



3.wenn Sonderausgabenim Sinn des $ 10Absatz 1 Zif-
fer 2 Buchstaben c) und d) und Absatz 2 vorliegen,
der Betrag dieser Sonderausgaben;

4. wenn außergewöhnliche Belastungen dem Arbeitneh-
mer zwangsläufig erwachsen und seine steuerliche
Leistungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigen (8 33),
ein vom Finanzamt zu bestimmender Betrag.“

15.8 50 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Betriebsaus-

gaben ($ 4 Absatz 4) oder Werbungskosten ($ 9) nur in-
soweit abziehen, als sie mit inländischen Einkünften im
wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. Die Vorschriften
des $ 10 (Sonderausgaben), des $ 32a (Steuererleichte-
rung für buchführende Gewerbetreibende und für buch-
führende Land- und Forstwirte), des $ 33 (außerge-
wöhnliche Belastungen) und des $ 34 (Steuersätze bei
außefordentlichen Einkünften) sind nicht anwendbar.“
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Das Körperschaftsteuergesetz vom 16, Oktober 1934

(RGBl. IS. 1031) in der Fassung des Artikels II des An-
hangs zum Gesetz Nr. 64 zur vorläufigen Neuordnung
von,Steuern vom 22, Juni 1948 wird wie. folgt geändert:
1.8 11 wird $ 11 Absatz 1. .
2.$ 11 Absatz 1 Ziffer 5 erhält folgende Fassung:

„5. Ausgaben zur Förderung gemeinnütziger, mild-
tätiger, kirchlicher, religiöser und wissenschaftlicher
Zwecke, wenn diese Zwecke als steuerbegünstigt aner-
kannt werden, in der sich aus Absatz 2 ergebenden
Höhe.“

3.8 11 erhält folgenden Absatz 2:
„(2) Die Ausgaben im Sinn des Absatzes 1 Ziffer 5
sind
a) voll abzugsfähig, wenn es sich um Ausgaben zur

Förderung besondersanerkannter wissenschaftlicher
Einrichtungen und besonders anerkannter mild-
tätiger Einrichtungen handelt, soweit diese Aus-
gaben 5 vom Hundert des Einkommens nicht über-
steigen;

b) zur Hälfte abzugsfähig, wenn es sich um andere
als die in Buchstabe a) genannten Ausgaben handelt,
oder soweit die in Buchstabe a) genannten Aus-
gaben 5 vom Hundert des Einkommens übersteigen;
in diesen Fällen dürfen höchstens 7,5 vom Hundert
des Einkommens bis zu 20000 Deutsche Mark ab-
gezogen werden.

Als Einkommen im Sinn des Satzes 1 gilt das Ein-
kommen vor Abzug der in Absatz 1 Ziffer 5 und in $ 10
Absatz 1 Ziffer 4 des Einkommensteuergesetzes genann-
ten Ausgaben.“

83
In den Fällen des $ 2 Absatz 5 des Einkommensteuer-

gesetzes und des $ 5 Absatz 2 des Körperschaftsteuer-
gesetzes ist der Gewinn aus Wirtschaftsjahren, die vom
Kalenderjahr abweichen, nach dem zeitlichen Anteil auf
den Veranlagungszeitraum vom 21. Juni 1948bis 31. De-
zember 1948 und auf das Kalenderjahr 1949 aufzuteilen,
wenn das vom Kalenderjahr abweichende Wirtschafts-
jahr vor dem 31. Dezember 1948 begonnen hat und im
Jahre 1949 endet, i

Abschnitt I
Erlangung von Straffreiheit durch Selbstanzeige nach $ 410

der Reichsabgabenordnung.
. 84

$ 410 der Reichsabgabenordnung vom 22. Mai 1931
(RGBl, I S. 161) erhält folgende Fassung:

„g 410
Selbstanzeige

(1) Wer in den Fällen der $$ 396, 40la, 401b und 402,
bevor ihm die Einleitung einer Untersuchung gegen ihn
durch die Steuerbehörde eröffnet worden ist, unrichtige
oder unvollständige Angaben bei der Steuerbehörde be-
richtigt oder ergänzt oder unterlassene Angaben nachholt,
bleibt insoweit straffrei. Sind in den Fällen der 88 396,
401b und 402 Steuerverkürzungen bereits eingetreten oder
Steuervorteile gewährt oder belassen, so tritt Straffreiheit
nur ein, wenn der Täter die Summe, die er schuldet,
nach ihrer Festsetzung innerhalb der ihm bestimmten
Frist entrichtet.

(2) Wird die im $ 117 vorgesehene Anzeige rechtzeitig
und ordnungsmäßig erstattet, so werden diejenigen,
welche die dort bezeichneten Erklärungen abzugeben
unterlassen oder unrichtig oder unvollständig abgegeben
haben, dieserhalb nicht strafrechtlich verfolgt, es sei denn,
daß ihnen vorher die Einleitung einer Untersuchung durch
die Steuerbehörde eröffnet worden ist.“

85
(1). Wer vor dem 1, Juli 1949 durch Selbstanzeige nach

$ 410 der Reichsabgabenordnung Straffreiheit wegen Steuer-
vergehens erwirbt, erlangt zugleich Straffreiheit für Zu-
widerhandlungen gegen Artikel IX des Anhangs zum Ge-
setz Nr. 64 (Bestandsaufnahme) und Straffreiheit für die
vor dem 21. Juni 1948begangenen Verstöße gegen die Preis-

amt einen Reuezuschlag nach Maßgabe des Absatzes 2
entrichtet. $ 18 Absatz 4 des Ersten Gesetzes zum Ausgleich
von Kriegs- und Kriegsfolgeschäden (Erstes Lastenaus-
gleichsgesetz)*) bleibt unberührt (vgl. 8 6).

(2) Der Reuezuschlag nach Absatz 1 beträgt 10 vom
Hundert. der verkürzten und nachzuzahlenden Steuern oder
10 vom Hundert des abzuführenden Mehrerlöses, den der
Täter durch Verstoß gegen die Preis- und Bewirtschaftungs-
vorschriften erzielt hat, je nachdem, welcher Betrag
größer ist.

86
Wer den Bestand. seines Vorratsvermögens ($ 11 Ziffer 3

des Ersten Gesetzes zum Ausgleich von Kriegs- und Kriegs-
folgeschäden — Erstes Lastenausgleichsgesetz) *) in der
durch Artikel IX des Anhangs zum Gesetz Nr. 64
vorgeschriebenen Bestandsaufnahme nicht oder nicht vol-
ständig angegeben hat, kann wegen dieser Zuwiderhand-
lungen gegen Artikel IX des Anhangs zum Gesetz Nr. 64,
wegen der sonstigen Steuervergehen und wegen der Ver-
stöße gegen die Preis- und Bewirtschaftungsvorschriften,
die sich auf das nicht angegebene Vorratsvermögen be-

des Ersten Lastenausgleichsgesetzes*) erlangen.

87 .
Straffreiheit wegen Zuwiderhandlung gegen Artikel IX

des Anhangs zum Gesetz Nr. 64 (Bestandsaufnahme) oder
Straffreiheit wegen Verstoßes gegen die Preis- und Be-
wirtschaftungsvorschriften können auf Grund des $ 5 nicht
erlangt werden, soweit dem Täter vor der Selbstanzeige
im Sinn von $ 410 der: Reichsabgabenordnung durch die
zuständige Behörde eröffnet worden ist, daß gegen ihn
eine Untersuchung wegen Zuwiderhandlung gegen Ar-
tikel IX des Anhangs zum Gesetz Nr. 64 oder wegen Ver-
stoßes gegen die Preis- und Bewirtschaftungsvorschriften
eingeleitet worden ist.

88
‘“ Die Finanzämter können im Einvernehmen mit dem
Steuerpflichtigen_ die Besteuerungsgrundlagen für, die
Steuernachzahlungen, die auf Grund der Selbstanzeige: zu
entrichten sind, und die Grundlagen für die Berechnung
des Reuezuschlages im Pauschweg ermitteln und die Steuer-
nachzahlungen und den Reuezuschlag in Pauschbeträgen

Abschnitt III
Verschärfung der Steuerstrafen

89
Aenderung der Reichsabgabenordnung

Die Reichsabgabenordnung vom 22. Mai 1931 (RGBl I
S. 161) wird wie folgt geändert: -
1. 8 396 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„QA)Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines
anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erschleicht
oder vorsätzlich bewirkt, daß Steuereinnahmen verkürzt
werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit Gefängnis
bestraft. Neben der Gefängnisstrafe ist auf Geldstrafe
zu erkennen. Der Höchstbetrag der Geldstrafe ist un-
beschränkt. Bei mildernden ‚Umständen, insbesondere
bei geringen Vergehen, kann ausschließlich auf Geld-
strafe erkannt werden; \

2. in $ 401 Absatz 1 werden die Worte „Geld- oder Frei-
heitsstrafe“ durch das Wort „Strafe“ ersetzt;



S.

„(1) Wer im Inland nach der Verkündung desZweiten
Gesetzes zur vorläufigen Neuordnung von Steuern eine
Steuerhinterziehung, einen Bannbruch oder eine Steuer-
hehlerei begangen hat und deshalb bestraft worden ist,
wird, wenn er abermals eine Steuerhinterziehung, einen
Bannbruch oder eine Steuerhehlerei begeht, mit Gefäng-
nis nicht unter drei Monaten bestraft. Neben der Ge-
fängnisstrafe ist auf Geldstrafe zu erkennen. Der Höchst-
betrag der Geldstrafe ist unbeschränkt. Das Verbot der
Berufsausübung nach $ 42 Buchstabe l des Strafgesetz-
buches kann ausgesprochen werden.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden Anwen-
dung, auch wenn die frühere Strafe nur teilweise ver-
büßt oder ganz oder teilweise erlassen worden ist, blei-
ben jedoch ausgeschlossen, wenn seit der Verbüßung
oder dem Erlaß der letzten Strafe bis zur Begehung .der
neuenTat dreiJahre ver£flossensind.“

Abschnitt IV
. Steuersäumnis

$ 10
Aenderung des Steuersäumnisgesetzes

Das Steuersäumnisgesetz vom 24.Dezember 1934 (RGBLI
1271)wird, wie folgt geändert:

)

’

„Wird eine Steuerzahlung ($ 2), die nach der Ver-
kündung des Zweiten Gesetzes zur vorläufigen Neuord-

so werden vom Fälligkeitstage ab Säumniszüschläge
nach Maßgabe des $ 3 erhoben.“

findet“ durch die Worte „Die Säumniszuschläge finden“
ersetzt. .

8 2 Absatz 1 erhält folgenden Satz 3:
„Die Säumniszuschläge finden auch auf die Steuern

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes Anwendung.“

3. 8 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Die Säumniszuschläge betragen 2 vom Hundert

des rückständigen Steuerbetrags für den ersten ange-
fangenen Monat vom Fälligkeitstage ab gerechnet und
1 vom Hundert des rückständigen Steuerbetrags für
jjeden weiteren angefangenen Monat.“

4, Nach 8 8 wird der folgende $ 8a eingefügt:
„Ss8a

Wird eine Steuerzahlung ($ 2), die vor der Verkün-
dung des Zweiten Gesetzes zur vorläufigen Neuordnung
von Steuern fällig geworden ist, nicht bis zum Ablauf
desTages vor der Verkündung des bezeichnetenGesetzes
entrichtet, so werden die Säumniszuschläge vom Tag
der Verkündung des bezeichneten Gesetzes ab erhoben.
An die Stelle des Fälligkeitstages tritt der Tag der Ver-.
kündung des Zweiten Gesetzes zur vorläufigen Neu-
ordnung von Steuern.“

Abschnitt V
Schlußbestimmung :

gl
Inkrafttreten

Es treten in Kraft:
1. Die Bestimmungen des Abschnitts 1 mit Ausnahme des
81 Ziffer 13 am 1. Januar 1949,

2. Abschnitt 18 1 Ziffer 13 am 1. April 1949,
3. Die übrigen Bestimmungen am Tage nach der Verkün-

dung dieses Gesetzes,

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des
Länderrates hiermit verkündet. .
Frankfurt am Main, den 20. A'pril 1949,

Der Präsident des Wirtschaftsrates
Dr. Erich Köhler

. Abschnitt I
Aufbau und Aufgaben der Fachstellen

N}

Zuteilung der in 8 2 Abs. 1 der Ersten Durchführungs-
verordnung zum Bewirtschaftungsnotgesetz in der Fas-
sung der Aenderungsverordnung vom 1. Juli 1948
(wiGBl. S. 64) genannten Waren,
Bearbeitung von Einfuhr-Angelegenheiten.
Vor der Errichtung der Fachstellen sind die Landes-

82
Die Leiter von Fachstellen werden nach Anhören der

83
() Den Fachstellen werden Beiräte beigeordnet. Eine

(2) Die Beiräte werden aus ‚Vertretern der beteiligten

ten Unternehmen angemessen zu berücksichtigen. Die Mit-
glieder der Beiräte können vom Direktor nach Anhören
der beteiligten Organisationen abberufen werden.

(3) Die Mitglieder der Beiräte sind ehrenamtlich tätig.
Sie erhalten Ersatz ihres Aufwandes und ihrer Fahrkosten
sowie auf Antrag eine angemessene Entschädigung für den
nachgewiesenen Verdienstausfail.

84
(1) Die Fachstelle trifft ihre Maßnahmen und Entschei-

dungen nach Anhören des zuständigen Beirates.
(2) Werden die von der Fachstelle beabsichtigten Maß-

nahmen und Entscheidungen nicht von der Mehrheit des
Beirates gebilligt, so hat die Fachstelle die Angelegenheit
unverzüglich dem Direktor zur Entscheidung vorzulegen.
Das gleiche gilt, wenn sämtliche an der Abstimmung betei-
ligten Vertreter einer der im Beirat vertretenen Gruppen
(Industrie, Handwerk, Handel, Außenseiter oder Gewerk-
schaften) Einspruch gegen einen Mehrheitsbeschluß ein-
legen; der Einspruch muß bei mündlicher Beschlußfassung
spätestens am Tage nach der Abstimmung, in anderen
Fällen spätestens am Tage nach Mitteilung des Abstim-
mungsergebnisses eingelegt werden.

(3) Die Beiräte sind laufend über die wesentlichen Fra-
gen des Fachgebietes zu unterrichten. Ihnen ist jederzeit
Gelegenheit zu. geben, sachdienliche Vorschläge zu machen.

(4) Die Beiräte geben. sich eine Geschäftsordnung.

85
(1) Die Fachstelle hat bei Anhören und Unterrichtung

der Beiräte den Schutz der betroffenen Unternehmen vor
mißbräuchlicher Verwendung ihrer Angaben sicherzustellen.

(2) Für die Mitglieder der Beiräte gelten die Bestim-
mungen der Verordnung gegen Bestechung und Geheimnis-

x



verrat nichtbeamteter Personen vom 3. Mai 1917 in der
Fassung vom 22. Mai 1943 (Reichsgesetzbl. I, S. 351). Die
Mitglieder der Beiräte werden von dem Direktor oder
einem eigens dafür von ihm bestimmten Stellvertreter auf
die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten durch
Handschlag verpflichtet,

86
Die Fachstellen sind auskunftsberechtigte Stellen im

Sinne des $ 8 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3-und 5 des
Bewirtschaftungsnotgesetzes vom 30. Oktober 1947 (WiGBl.
1948 S. 3) in der Fassung des Aenderungsgesetzes vom
5. August 1948 (WiGBl. S. 82). Sie können die zur Erfüllung
ihrer Aufgaben: erforderlichen Unterlagen anfordern und
auswerten.

Abschnitt II
Haushalt der Fachstellen

87
(1) Für die Fachstellen wird im Rahmen des Haushalts

plan aufgestellt.
(2) Zur Deckung der sächlichen Ausgaben, die den

Fachstellen in Erfüllung ihrer Aufgaben entstehen, sowie
der Kosten für die Beiräte sind von den Unternehmen,

welche die Dienste der Fachstellen in Anspruch nehmen,
Gebühren zu erheben. Die Gebührenordnung wird vom
Direktor der Verwaltung für Wirtschaft mit Zustimmung
des Wirtschaftsrates erlassen. Eine Vermögensbildung ist
nicht zulässig.

Abschnitt III
Ausführungsbestimmungen. Inkrafttreten5 5

Einzelheiten der Durchführung dieses Gesetzes regelt
der Direktor nach Anhören der Landeswirtschaftsverwal-
tungen durch Ausführungsbestimmungen.

89
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in

Kraft und am 31. Dezember 1949 außer Kraft.

‚

Das vorstehende Gesetz wird nach Zustimmung des
Länderrates hiermit verkündet.

Frankfurt am Main, den 6. Mai 1949.

Der Präsident des Wirtschaftsrates
Dr. Erich Köhler

ı ANORDNUNG
zur Ergänzung der Anordnung vom 25. 6. 1948 über Preis-
bildung und Preisüberwachung nach der Währungsreform.

‘Vom 26. Februar 1949,
Auf Grund des 8 2 des Uebergangsgesetzes über Preis-

bildung und Preisüberwachung (Preisgesetz) vom 10. 4. 1948
(WiGBl.iS. 27) in der Fassung des Gesetzes zur Verlängerung
des Uebergangsgesetzes über Preisbildung ‚und Preisüber-
wachun& vom 3. Februar 1949 (WiGBl. 'S. 14) wird 'an-
geordnet: L

In 8 7 der Anordnung über Preisbildung und Preis-
überwachung nach der Währungsreform vom 25. 6. 1948
(WiGBl SS, 61) wird folgende Ziffer 9 angeführt:

„9. Die Vorschriften über die Zulässigkeit von Konzes-
sionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versor-
gung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und
Gemeindeverbände. “ : ı

i U.
Diese Anordnung tritt am Tage |nach der Verkündung

in Kraft.
Frankfurt am Main-Höchst, den 26. Februar 1949.

\ Der Direktor
der Verwaltung für Wirtschaft

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
In Vertretung

Dr. Kaufmann

. ANORDNUNG
zur Ergänzung der Anornung über Preisbildung und Pireis-
überwachung nach der Währungsreform vom 25. Juni 1948

(Preise für Ferkel und Läufer).
Vom 29. März 1949.

Auf Grund des $ 2 des Uebergangsgesetzes über Preis-
bildung und Preisüberwachung (Preisgesetz) vom 10. April
1948/3.Februar 1949(WiGBl. 1948,S. 27/1949S. 14) wird im
Einvernehmen mit der Verwaltung für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten angeordnet:

81
Die erste Anlage zu $ 1 Ziff. 1 der Anordnung über

Preisbildung und Preisüberwachung nach der Währungs-
reform vom 25. Juni 1948 (WiGBl. S. 61) (Liste der land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse, Nahrungs- und Genußmittel
inländischer Herkunft, auf die gemäß 8$$1 und 4 Preisvor-

schriften bis auf weiteres keine Anwendung finden) wird
wie folgt ergänzt:

47, Ferkel und Läufer im Gewicht bis zu 35 kg,
. 82

Diese Anordnung tritt am Tage nach der Verkündung
in Kraft,
Frankfurt am Main-Höchst, den 29. März 1949,
(I B 3/C12/90/49)

Der Direktor
der Verwaltung für Wirtschaft.

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
Im Auftrage

Dr. Schalfejew

ANORDNUNG
zur Ergönzung der Anordnung über Preisbildung und Preis-
überwachung nach der Währungsreform (Freigabe der

Trinkbranntwein- und Spirituosenpreise).
Vom 27. April 1949,

Auf Grund des $ 2 des Preisgesetzes vom 10. April 1948
(WiGBl. S. 27)/3. Februar 1949 (WiGBl. S, 14) wird im Ein-
vernehmen mit der Verwaltung für Ernährung, Landwirt-

I.
Die erste Anlage zu $1Nr. 1 der Anordnung über Preis-

bildung und Preisüberwachung nach der Währungsreform
vom 25. Juni 1948 (WiGBl. S. 61) in der Fassung der An-
ordnungen PR Nr. 80/48 vom 29. Juli 1948 (V£WMBI. II
S. 123), PR Nr. 104/48 vom 1. Oktober 1948 (VEWMBi. II
S, 157),PR Nr, 141/48vom 22, Dezember 1948(V£WMBI. II
S, 134), PR Nr. 144/48 vom 27. Dezember 1948 (V£WMBI. II
S, 199),PR Nr. 23/49vom 29.März 1949(V£WMBI. II S. 37)
und ider Anordnung vom 26. Februar 1949 (V£WMBL II
S. 22) wird wie folgt ergänzt: -

Als Nr. 48 wird angefügt:
48. Branntwein für Trinkzwecke sowie Erzeugnisse daraus

mit Ausnahme .des unverarbeiteten Monopolsprits,
I .

Diese Anordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung
in Kraft.
Frankfurt am Main-Höchst, den 27. April 1949,
(1B 3/C15/98/49)

Der Direktor
der Verwaltung für Wirtschaft

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
Im Auftrage

: - Risse

Frankfurt am Main G.m.b.H.
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VERORDNUNG 13. Juli 1948) Anlage, Ziffer 7, Absatz 1, Satz 2, fest. Bei der
zur Durchführung des Gesetzes über die Eiarichtung von
Bienststrafkammern zur Durchführung schwebender Dienst-
strafverfahren gegen Verwaltungsangehörige der Verwaltung

. des Vereinigten Wirischaftsgebietes vom 5. Juli 1948
‘Gas, a. VBl. Nr, 13 vom 14, Juli 1948°

Yom 29, Dezember 1948,

Auf Grund des Gesetzes über die Einrichtung von Dienst-
strafkammern zur Durchführung schwebender Dienststraf-
verfahren gegen Verwaltungsangebörige der Verwaltung
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes vom 5, Juli 1948 (Ges.
u. VBl. Nr. 13 vom 14. Juli 1948), Anlage, Ziff, 15, wird mit
Wirkung vom 1. Oktober 1948 verordnet:

31
‘Sitz und Bezirke der Diensistrafkammern ergeben sich

aus der Anlage.
82

Der Dienststrafhof hat seinen Sitz in Frankfurt a. M.
83

Der Präsident des Dienststrafhofs führt die dienstliche
Aufsicht über die Geschäftsführung der Dienststrafgerichte.

54
(di) Am Sitz einer jeden Dienststrafkammer und beim

Dienststrafho£f wird eine Geschäftsstelle eingerichtet. Die
Geschäftsstellen übernehmen auch die Aufgaben der Ge-
richtskasse.

(2) Die Aufgaben der Geschäftsstelle einer Dienststraf-
kammer können mit Zustimmung des Personalamts von
einer anderen bereits bestehenden Dienststelle des Ver-
einigten Wirtschaftsgebietes oder einer anderen öffentlichen
Verwaltung wahrgenommen werden.

(1) Auf Ersuchen des Personalamtes benennen die Ver-
waltungen und die fachlich und örtlich zuständigen Gewerk-
schaften des Vereinigten Wirtschaftsgebietes die Beisitzer
für die Dienststrafkammern und den Dienststrafhof, und
zwar mindestens je zwei für jede Laufbahn und jeden
Dienststrafkammerbezirk, Das Personalamt kann für die
Benennung eine Frist von 4 Wochen setzen, nach deren
{ruchtlosem Ablauf die Ernennung nach dem Ermessen des
Personalamtes erfolgt,

(2) Verwaltungsangehörige des Personalamtes
nicht Beisitzer der Dienststrafgerichte sein.

86
(1) Der Vorsitzende der Dienststrafkammer stellt zu Be-

ginn des Kalenderjahres die Reihenfolge der Teilnahme
nach Maßgabe des Ges, vom 5. Juli 1948 (Ges. u, VBl, vom

dürfen

Heranziehung der Beisitzer zu den Sitzungen ist von der
festgesetzten Reihenfolge auszugehen. .

(2) Ueber alle Fragen der Heranziehung der Bsis.tzer zu
den Sitzungen entscheidet der Vorsitzende der Diens!straf-
kammer endgültig.

(3) Für das Verfahren vor den Senaten des Diensistraf-
hofes gelten Absatz 1 und 2 sinngemäß.

87
Die Hauptverhandlungstermine werden grunds

Sitz der Dienststrafkammer abgehalten, jedoch
Vorsitzende im Einzelfalle aus Gründen der Zwei
keit auch einen anderen Ort im Bezirk der Kamm?>r dafür
bestimmen.

58
Zur Durchführung der Reichsdienststraforduung vom

26. Januar 1937 wird verordnet:

Zu $ 6 RDStO,
1. Als Dienstbezüge im Sinne dieser Vorschrift sind nur an-
zusehen:
das Grundgehalt — b:>iaußerplanmäßigen Verwaltungs-
angehörigen die Diälen — oder die entsprechenden Be-
züge, ruhegehaltsfähige Zulagen, ruhbegehaltsfähige Ge-
bühren oder Gebührenanteile, der örtliche Sonderzu-
schiag, der Wohnungsgeldzuschuß oder die entsprechen-
den Bezüge, bei Verwaltungsangehürigen des Warte-
standes das Wartegel!d.

2. Höchstbetrag der Geldbuße ist die Summe’ der in Nr. 1
genannten, nach den Gehaltskürzungsverordnunsen ge-
kürzten Monatsbezüge.

Zu 87 RDSiIO,
.Das zu $ 6 unter Nr, 1 Bestimmte gilt auch hier. Die Ge-
haltskürzung erstreckt sich auf alle Aemter, die der Be-
strafte bei Rechtskraft des Urteils bekleidet.

2. Die bruchteilmäßige Verminderung wird an den nach den
Gehaltskürzungsverordnungen gekürzten Dienstbezügen
vorgenommen,

3. Bei Verwaltungsangehörigen des Warte- und Ruhestandes
beträgt die bruchteilmäßige Verminderung des Warte-
geldes oder Ruhegehalts höchstens ein Fünftel des nach
den Gehaltskürzungsverordnungen gekürzten Wartegeldes
oder Ruhegehalts.

pers

Zu 8 8 RDStD.
Dienstbezüge im Sinne dieser Vorschrift sind alle dem

Verwaltungsangehörigen auf Grund seines Amtes zustehen-
den Bezüge,

Zu $ 16 RDSIO
Die Befugnisse des Dienstvorgesetzten, Verwaltungs-

angehörige seiner Behörde oder einer ihin nachgceordneten



Abgabemaßstab.
86

(1) Abgabemaßstab für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe einschließlich der Betriebe der Binnenfischerei (81
‚Ziffer 1) ist der festgestellte Einheitswert.

(2) Abgabemaßstab für die land- und forstwirtschaftlich
genutzten Grundstücke ($ 1 Zilfer. 2) ist der Wert, der sich
ergibi, wenn das Grundstück als land- und forstwirtschaft-
liches Vermögen im Sinne des Reichsbewertungsgesetzes be-
wertet worden wäre i

87
(1) Im Falle der Fortschreibungsveranlagung gilt als Ab-

gabemaßstab der fortgeschriebene Einheitswert.
(2) Im Falle der Nachveranlagung gilt als Abgabemaßstab

der im Wege der Nachfeststellung festgestellte Einheitswert,

86
Ist ein Einheitswert für einen zur Binnenfischerei ge-

hörigen Betrieb nicht festgestellt, so gilt als Abgabemaßstab
für das Erhebungsjahr die Zahl der in vorausgegangenen
Kalenderjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte.
Als Arbeitskräfte gelten auch der Betriebsinhaber und die
mitarbeitenden Familienangehörigen, wenn sie zu Beginn

, des vorausgehenden Kalenderjahres älter als 18 Jahre waren
und fremde Arbeitskräfte ersetzen.

FlöhederAbgabe.
89

(1) Die Jahresabgabe beträgt 1 vom Tausend des auf volle
hundert Mark nach unten abgerundeten Einheitswertes.
Eine Abgabe wird nicht erhoben, wenn der abgerundete
Einbeitswert weniger als tausend D-Mark beträgt.
(2; Die Abgabe wird auf volle 0,10 D-Mark abgerundet,

Beträge bis zu 0,05 D-Mark werden nach unten, Beträge
über 0,095D-Mark nach oben abgerundet.

810
Für Betriebe der Binnenfischerei ohne Einheitswert ($ 6)

beträgt die Jahresabgabe bei Beschäftigung
von 1 Arbeitskraft . . 2 D-Mark
» 2 Arbeitskräften ...- 4 D--Mark
» 3 3 oe... 6 D-Mark
„4-5 m ee. . 18 D-Mark

6 und mehr Arbeitskräften 54 D-Mark”

gs
Die Mindestabgabe beträgt 2 D-Mark jährlich,

Fälligkeit der Abgabe,
812

Die Jahresäbgahe ist am 25. Oktober eines jeden Jahres
fällig, erstmals am 25. Oktober 1948. .

Veranlagung und Erhebung der Abgabe.
813

(1) Die Abgaben werden von den Finanzämtern veran-
lagt und erhoben.
(2) Für das Verfahren gelten die Vorschriften der Reichs-

abgabeordnung.
(3) Die oberste Sachleitung im Sinne des $ 19 der Reichs-

abgabeordnung steht dem Direktor der Verwaltung für Fi-
nanzen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes zu.
(4) Gegen die Festsetzung der Abgabe steht dem Abgabe-

schuldner die Beschwerde an den Oberfinanzpräsidenten.
oder an die sonstige dem Finanzamt. übergeordnete Dienst-
stele zu. © - - . Bu

Abführung des Abgabeaufkommens,
814

Das Abgabeaufkommen wird von den Finanzbehörden an
die obersten Landesbehörden für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten ohne Abzug abgeführt.

Schlußbestimmungen,
& 15

Die Abgabenordnung tritt mit Wirkung ab 1. April 1948
in Kraft, Sie tritt am 31. März 1951 außer Kraft, -

Der Direktor
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

des Vereinigten Wirtschaftsgebietes
Dr. Schlange-Schöningen

ZWEITE VERORDNUNG
zur Durchführung der Stewerüberleitung.

Vom 13. Dezember 1948.

Auf Grund des Artikels XII des Anhangs zum Gesetz
Nr. 64. zur vorläufigen Neuordnung von Steuern vom
22. Juni 1948 wird mit Zustimmung des Tinanzausschusses
des Wirtschafisrates und mit Zustimmung des Finanzaus-
schusses des Länderrates zur Durchführung des Artikeis X
des Anhangs zum Gesetz Nr. 64 zur vorläufigen Neuord-
nung von Steuern folgendes verordnet:

Abschnitt I x
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

81
Wirtschaftsjahr

Das erste Wirtschaftsjahr nach der Währungsumstellung
bei Land- und Forstwirten, gleichviel, ob sie Buch führen
oder nicht, umfaßt den Zeitraum vom 21. Juni 1948 bis zum
30. Juni 1949.

82
Vorauszahlungen bei nichtbuchführenden

Land- und Forstwirten
0) Zur Anpassung der Vorauszahlungen an die end-

gültige Einkommensteuerschuld, die sich bei nichtbuch-
führenden Land- und Forsiwirten ergeben wird, ist $ 5
Absatz 3 des Artikels X des Anhangs zum Gesetz Nr. 64
in der Weise anzuwenden, daß als Gewinn aus Land- und
Forstwirtschaft drei Zwölftel statt drei Achtzehntel der
zuletzt festgestellten oder voraussichtlich für das erste Wirt-
schaftsjahr (8 1) sich ergebenden Einkünfte aus Land- und
Forstwirtschaft anzusetzen sind:

(2) Die Bestimmung des Absatzes 1 gilt erstmals für die
am 10. Oktober 1948 fällig gewesene Vorauszahlung.

83
Festsetzung der. Einkommensteuer bei nichtbuchführenden

Land- und Forstwirten
Steuerpflichtige, auf die $ 10 Abs. 1 der Verordnung

über die Aufstellung von Durchschnittisätzen für die Er-
mittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaf: vom
31. Dezember 1936 (RGBl. 1937 1 S. 1) Anwendung findet,
haben ihre nächste Einkommensteuerzahlung am 10. Ja-
nuar 1849 zu entrichten, Bemessungsgrundlage bildet das
zuletzt festgestellte, im Verhältnis von 1 Reichsmark gleich

*1 Deutsche Mark umgerechnete Einkommen. Auf das so
ermittelte Einkommen ist die Einkommensteuerjahrestabelle
($ 21 der Einkommensteuer-Durehführungsverordnung in
der Fassung vom 16. Oktober 1948) anzuwenden. Die am
10, Januar 1949 fällige Steuer ist mit der Hälfte des sich
aus der Einkommensteuerjahrestabelle ergebenden Steuer-
betrags festzusetzen. Die als Abschlagszahlungen und Vor-
auszahlungen geleisteten Beiträge werden auf die Ein-
kommensteuerschuld angerechnet, Etwa übersteigende
Beträge werden auf die nächste im Jahre 1949 zu entrich-
tende Zahlung angerechnet.

Abschnitt II
Lohnsteuer

s4
Ahführung der Lohnsteuer

Die obersten Finanzbehörden sind ermächtigt, in Abwei-
chung von der Vorschrift des $ 11 des Artikels X des
Anhangs zum Gesetz Nr. 64 anzuordnen, daß der Arbeit-
geber die gesamte Lohnsteuer, die er in einem Kalender-
monat einbehalten hat, spätestens am fünften Tage nach
Ablauf des Kalendermonats in einem Betrag an die zu-
ständige Finanzkasse abzuführen hat,



85 :
Durchführung des Lohnsteuer-Jahresausgleichs

(4) Die Vorschriften über den Lohnsteuer-Jahresaus-
gleich im Wege der Aufrechnung durch den Arbeitgeber
($ 35 Absatz 2 der Lohnsteuer-Durchführungsbestimmun-

für das Kalenderjahr 1949 Anwendung.

für 1948 im Wege der Erstattung nach $ 6 ist ausschließ-
lieh das Finanzamt zuständig. \

86
Verfahren beim Lohnsteuer-Jahresausgleich für 1948
Der Lohnsteuer-Jahresausgleich für 1948 erstreckt sich

auf die in Deutscher Mark im Zeitraum vom 1. Juli 1948
bis 31. Dezernber 1948 einbehaltene Lohnsteuer. Arbeitneh-

steuer beantragen, haben auf Verlangen des Finanzamts
eine Bescheinigung des Arbeitgebers über den im Zeitraum
vom 1. Juli 1948 bis 31. Dezember 1948 bezogenen Arbeits-
liohn einschließlieh der Sachbezüge und über die hiervon
einbehaltene Lohnsteuer beizubringen. In die Bescheinigung
sind der Arbeitslohn und die Lohnsteuer für alle Lohn-
zahlungszeiträume einzutragen, die in der Zeit . vom
3. Juli 1948 bis zum 31. Dezember 1948 geendet haben.

87
Lohnsteuer-Jahresausgleich für das zweite Halbjahr 1948
; in besonderenFällen on
(1) Macht der Arbeitnehmer nachträglich für die Zeit

vom 1. Juli bis 3i. Dezember 1948 höhere Werbungskosten,

Sonderausgaben oder Ausgaben für eine außergewöhnliche
Belastung geltend, als diejenigen, für die bisher auf Seiner
Lohnsteuerkarte steuerfreie Beträge (& 27 LStDB 1948) ein-
geiragen sind, so sind die-von ihm nachgewiesenen höhe»
ren Aufwendungen im Wege des Lohnsteuer-Jahresaus-
gleichs zu berücksichtigen. Das Entsprechende gilt, wenn
auf ‚der Lohnsteuerkarte des Arbeitnehmers steuerfreie
Beträge ($ 27 LStDB 1948) nicht eingetragen sind, der
Arbeitnefimer aber erhöhte Werbungskosten, erhöhte Son-
derausgaben oder Ausgaben für eine außergewöhnliche
Belastung geltend macht.

(2) Sind im Laufe des zweiten Kalenderhalbjahres 1948
die Voraussetzungen für eine dem Arbeitnehmer günstigere
Sieuerklasse eingetreten, ohne daß. der Arbeitnehmer die
Aenderung seiner Lohnsteuerkarte beantragt hat, so ist
diese Aenderung im Wege des Lohnsteuer-Jahresausgleichs
zu berücksichtigen. .

(3 Der Arbeitnehmer hat den Antrag auf Durchführung
des Lohnsteuer-Jahresausgleichs in den Fällen der Absätze
1 und 2 bis zum 31. März 1949 bei dem für seinen Wohn-
sitz zuständigen Finanzamt zu stellen.

Bad Homburg v. d. H., den 13. Dezember 1948.

Der Direktor
der Verwaltung für Finanzen

des Vereinigten Wirtschaftsgebiets
Hartmann

Ausführungsbestimmungen
sur Dritten Verordnung zur Durchführung des Bewirt-

schaftungsnotgesetzes (Kraftfahrzeugbenutzungsvererdnung),
Vom 31, Dezember 1948,

Auf Grund des $ 4 der Dritten Verordnung zur Durch-
führung des Bewirtschaftungsnotgesetzes (Kraftfahrzeug-
benutzungsverordnung) vom 28.Dezember 1948 (WiGBl. 1949,
S. 1) werden folgende Ausführungsbestimmungen erlassen!

I. Allgemeines,
. (1) Ausnahmen von den Verboten des $ 1 Abs, 1 und. 2
der Verordnung sind nur insoweit zulässig, als die Ver-

‚gung des sonstigen lcbensnotwendigen Verkehrs mit
_.eibstoff dadurch nicht beeinträcktigt wird. Auch soweit
nach diesen Ausführungsbestimmungen Ausnahmen erteilt
- »rden können, sind sie im Hinblick auf die derzeitige an-

‚pannte Kraftstofflage aufs äußerte zu beschränken.
(2) Für gewerbsmäßige Personenbeförderung darf eine

Ausnahme von den Verboten nur erteilt werden, wenn der
Unternehmer nachweist, daß er im Besitze einer Genehmi-
gung nach dem Gesetz über die Beförderung von Personen
zu Lande — Personenbeförderungsgesetz — vom 6. Dezem-
ber 1937 (RGBl. I, S. 1319) ist. Das Vorliegen einer Geneh-
migung für die betreffende Verkehrsart ist auf der Be-
scheinigung (8 2 Abs. %der Verordnung) zu vermerken. Die
Pflicht des Unternehmers, die Genehmigungsurkunde oder
eine Bescheinigung in Gestalt eines Auszuges hiervon gemäß
Runderlaß des Reichsverkehrsministers vom 23. Dezember
1936 (Reichsverkehrsblatt Ausgabe B 1937, S. 3) bei der
Fahrt mit sich zu führen, bleibt unberührt.

(3) Bei Krafidroschken und Mietwagen liegt eine ver-
botene Verwendung nach $ 1 Abs. 1 der Verordnung auch
dann vor, wenn der Fahrgast das Kraftfahrzeug zu den
nach & 1 Abs. 1 der Verordnung verbotenen Zwecken be-
autzt.

(4) Eine verbotene Verwendung von Kraftfahrzeugen im
Sinne des Verbots des $ 1 Abs. 1 der Verordnung liegt auch
dann vor, wenn mit einer zulässigen Fahrt ein mißbräuch-
licher- Zweck verbunden wird,

(5) Unter Fahrten zur Bedienung des Arbeiter- und
Berufsverkehrs im Sinne des letzten Satzes des $ 1 Abs. 3
der Verordnung sind nur linienähnliche Beförderungen mit
Kraltomnibussen oder Lastkraftwagen zu verstehen,

(6) Die Verbote der Verordnung gelten ohne Rücksicht
darauf, ob ein Kraftfahrzeug zum Verkehr zugelassen ist
oder nicht. . .

(N Für Lastkraftwagen, die als Ersatz für Kraftomni-
busse zur Personenbeförderung benutzt werden sollen,
dürfen Ausnahmen von den Verboten der Verordnung nicht
erteilt werden,

I. Ausnahmen von dem Verbot des $ 1 Abs. 1 der
Verordnung.

(1) Ausnahmen von dem Verbot der in $ 1 Abs. 1 der
Verordnung bezeichneten Fahrten (Ausflugs-, Erholungs-,
Vergnügungs- und Besuchsfahrten) dürfen für Personen-
kraftwagen nur an schwerheschädigte Kraftfahrzeughalter
mit amtlichem Ausweis, und zwar auf Entfernungen bis zu
50 km, vom Standort des Kraftfahrzeugs aus gerechnet, er-
teilt werden. In Fällen besonders schwerer Körperbebinde-
rung können Dauerausnahmegenehmisungen für solche
Fahrten erteilt werden.

(2) In Fällen besonders schwerer Körperbehinderung
dürfen Schwerbeschädigten für ihre Beförderung in frem-
den Personenkraftwagen gültige persönliche Einzelaus-
nahmegenehmigungen von dem Verbot der im $ 1 Abs. 1
der Verordnung bezeichneten Fahrten erteilt werden, und
zwar auf Entfernungen bis zu 50 km, vom Standort des be-
nuizten Kraftfahrzeugs aus gerechnet. In diesen Fällen ist
nach Eintragung des amtlichen Kennzeichens und des Halters
des benutzten Kraftfahrzeugs in die Ausnahmebescheinigung
(nach dem Muster der Verordnung) unter a) einzusetzen:
„Beförderung des schwerbeschädigten „.seserneeunenen vor.
Bere ee ano»

(Vor- und Zunahme, Wohnsitz)
mit amtlichem Schwerbeschädigtenausweis Nr. ......“. Bei
gleicher Eintragung unter a) des Musters, aber unter Weg-
fall der Eintragung des amtlichen” Kennzeichens und des
Kraftfahrzeughalters, kann für die Beförderung durch
Kraftdroschken die Ausnahmebescheinigung auf „die Be-
nutzung einer Kraftdroschke“ ausgestellt werden unter sonst
noch notwendiger textlicher Abweichung von dem Muster
der Verordnung.

(3) Für Kraftomnibusse dürfen Ausnahmen von. dem
Verbot der im $ 1 Abs. I der Verordnung bezeichneten
Fahrten nicht erteilt werden, es sei denn, daß die oberste
Verkehrsbehörde des Landes Ausnahmen für beslimmte
Zwecke aus wichtigen Gründen zugelassen hat.

II. Ausnahmen von dem Verbst des $ 1 Abs, 2 der
Verordnung

(1) Ausnahmen von dem Verbot der Benutzung von
Kraftfahrzeugen an Sonn- und Feiertagen (Sperrfrist) dür-
fen nur erteilt werden: 2



202

Ich verordne auf Grund des Abschnitts I Ab-
satz2 des Erlasses des Führers über den tota-
len Kriegseinsatzvom25.Juli 1944(Reichsge-
setzbl.IS. 161)imEinvernehmenmitdemReichs-
ministerundChefderReichskanzlei,demLeiter
der Partei-Kanzlei unddemGeneralbevollmäch-
tigtenfür dieReichsverwaltung:

AbschnittI
Verzichtauf Steuererklärungenund

Steuerveranlagungen
8 1

Einkommensteuer
(1)NatürlichePersonen,die für dasKalender-

Jahr 1943mitnichtmehrals12000Reichsmark
EinkommenzurEinkommensteuerveranlagtwor-
den sind, schulden die Einkommensteuer, die
nachAnrechnungderSteuerabzugsbeträge(Lohn-

&euer ünd.Kapitalertragsteuer)verbleibt,für
dieKalenderjahre1944und1945grundsätzlich
in dergleichenHöhewiefür dasKalenderjahr
1943.Sie brauchenEinkommensteuererklärun-

. genfür dieKalenderjahre1944und1945grund-
sätzlichnichtabzugeben.
(2) Die im Absatz1 bezeichnetenPersonen

habendie Einkommensteuerauchfür die Kalen-
derjahre1944und1945durchVorauszahlungen
zu entrichten. Diesebetragenam 10.März, am
10.Juni, am10..Septemberundam10.Dezem-
ber grundsätzlichein Viertel der Einkommen-
steuer, die sich nach Anrechnungder Steuer-

. abzugsbeträgebei der Einkommensteuerveran-
lagungfür dasKalenderjahr1943ergebenhat.
Sie betragen bei den Personen, deren Einkünfte
überwiegend solche aus Landwirtschaft sind,
am10.Märzundam10.Juni je einViertelund
am 10.Dezemberdie Hälfte der Einkommen-
steuer,diesichnachAnrechnungderSteuerab-
zugsbeträgebei der Einkommensteuerveranla-
gung für dasKalenderjahr 1943ergebenhat.
(3) Die Einkommensteuerfür die Kalender-

jahre1944und 1945ist durchdie im Absatz2
bezeichnetenVorauszahlungengrundsätzlichab-
gegolten.EineVeranlagungwird grundsätzlich
nicht vorgenommen.
(4)Habensichdie VerhältnissedesSteuer-

pflichtigenimKalenderjahr1944oder1945ver-
ändert, so. wird die Einkommensteuerinsbe-
sonderein denfolgendenFällendenveränder-
tenVerhältnissenangepaßt:
a) wen"dasEinkommendesSteuerpflichtigen

ummehr-als15vomHundertgrößeroder

. um mehr als 10 vom Hundert kleiner ist
als imKalenderjahr1943,

b) wennsich für denSteuerpflichtigeneine
günstigereSteuergruppeals für dasKa-
lenderjahr1943ergibt.

82
Körperschafisteuer

(1)Körperschaften,diefür dasKalenderjahr
1943mit nichtmehrals 12000ReichsmarkEin-
kommen zur Körperschaftsteuer veranlagt wor-
den sind, schuldendie Körperschaftsteuer,die
nach Anrechnung der Kapitalertragsteuerver-
bleibt, für die Kalenderjahre 1944 und 1945
grundsätzlichin dergleichenHöhewiefür das
Kalenderjahr 1943. Sie brauchenKörperschaft-
steuererklärungenfür die Kalenderjahre1944
und 1945 grundsätzlich nicht abzugeben.
(2)Die imAbsatz1bezeichnetenKörperschaf-

Kalenderjahre1944und 1945durch Voraus-
zahlungenzu entrichten.Diese betragenam
10.März, am. 10.Juni, am 10.Septemberund
am10.Dezembergrundsätzlichein.Viertelder
Körperschaftsteuer,die sichnachAnrechnung
der Kapitalertragsteuerbei der Körperschaft-
steuerveranlagungfür dasKalenderjahr1943
ergebenhat. SiebetragenbeidenKörperschaf-
ten, deren Einkünfte überwiegend solche aus
Landwirtschaftsind,am10.März undam10.Juni
je ein Viertel und am 10.Dezemberdie Hälfte
der Körperschaftsteuer,die sich nach Anrech-
nungder Kapitalertragsteuerbei der Körper-
schaftsteuerveranlagungfür das Kalenderjahr
1943ergebenhat.
(3)DieKörperschaftsteuerfür dieKalender-

jahre 1944und 1945ist durch die im Absatz2
bezeichnetenVorauszahlungengrundsätzlichab-
gegolten.EineVeranlagungwirdgrundsätzlich
nichtvorgenommen.
(4) Ist das Einkommender Körperschaft im

Kalenderjahr 1944 oder 1945 um mehr als
15 vom Hundert größer oder um mehr als
10vomHundertkleinerals im Kalenderjahr
1943,wird die Körperschaftsteuerdemverän-
dertenEinkommenangepaßt.

83
Gewerbesteuer

(1) GewerblicheUnternehmerschuldendie
Gewerbesteuernach demGewerbeertragund
demGewerbekapitalfür dieKalenderjahre1944



und 1945grundsätzlichin Höheder Gewerbe-
steuer nach dem einheitlichenGewerbesteuer-
meßbetragfür dasKalenderjahr 1943,wennder
gewerblicheGewinndesUnternehmensim Ka-
lenderjahr1943nichtmehrals 12000Reichs-
mark betragen hat. Sie brauchen Gewerbe-
steuererklärungenfür die Kalenderjahre1944
und 1945grundsätzlichnichtabzugeben.

Unternehmerhabendie Gewerbesteuerauch für
die Kalenderjahre1944und 1945durchVor-
auszahlungenzu entrichten.Diesebetragenam
10.Februar, am 10.Mai, am 10.August und am
10.November:
a) bei stehendenGewerbebetriebenein Drit-

tel der Gewerbesteuer,die sichbei der Ge-
werbesteuerveranlagungfür 1943für die
Zeit vom 1.April bis 31.Dezember1943
ergebenhat,

b) bei Wandergewerbebetriebenein Viertel
der Gewerbesteuer,die sich bei der Ge-
werbesteuerveranlagungfür 1943ergeben
hat.

(8)Die Gewerbesteuerfür dieKalenderjahre
1944und 1945 ist durch die im Absatz2 be-
zeichnetenVorauszahlungengrundsätzlich ab-
'gegolten.EineVeranlagungwird grundsätzlich
nicht vorgenommen.
(4) Ist der GewerbeertragdesUnternehmens

im Kalenderjahr1944oder1945ummehrals
15 vom Hundert größer oder um mehr als 10
vom Hundert kleiner als im Kalenderjahr 1943.
wird die Gewerbesteuer dem veränderten Ge-
werbeertragangepaßt.

Absehnitt II
WeitereVereinfachungenbeider

Einkommensteuer

s4
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
Die Einkünfte aus Vermietungund Verpach-

tung sind, wenn der Steuerpflichtigefür die
Kalenderjahre1944und 1945veranlagtwird.
grundsätzlichmit demgleichenBetragwie bei
derVeranlagungfür dasKalenderjahr1943an-
zusetzen. Voraussetzung dabei ist, daß eine Be-
standsveränderung durch Erwerb oder Veräuße-
rung nicht vorgekommen ist.

85
Einreihung in die Steuergruppen

(1)DieVorschriftenim 832Absatz5desEin-
kommensteuergesetzeserhalten die folgende
Fassung:

Reichsgesetzbl.1944 I

sonen,denenKinderermäßigungzusteht
(Ziffer2) oderauf Antraggewährtwird
(Ziffer3);

tigen für Kinder zu, die im Veranlagungs-
zeitraummindestensvierMonatedasacht-
zehnteLebensjahrnoch nicht vollendet
hatten;

tigen auf Antrag gewährt:
a) für Kinder des Steuerpflichtigen,die

im Veranlagungszeitraum mindestens
vier Monate das fünfundzwanzigste
Lebensjahrnochnichtvollendethatten
und während dieser Zeit auf Kosten
des Steuerpflichtigenunterhaltenund
für einen Beruf ausgebildetworden
sind;

b) für Kinder vonGefallenen,dieandere
Angehörigedes Steuerpflichtigenim
Sinndes$10Ziffern3bis6desSteuer-
anpassungsgesetzessind, wenn sie im
Veranlagungszeitraummindestensvier
Monate das achtzehnteLebensjahr noch
nicht vollendet hatten und während
dieserZeitaufKostendesSteuerpflich-
tigenunterhaltenunderzogenworden
sind:

c) für Kinder von Gefallenen, die andere
Angehörigedes Steuerpflichtigenim
Sinndes$10Ziffern3bis6 desSteuer-
anpassungsgesetzes sind, wenn sie im
Veranlagungszeitraum mindestens vier
Monatedas fünfundzwanzigsteLebens-
jahr nochnichtvollendethattenund
während dieser Zeit auf Kosten des
Steuerpflichtigenunterhaltenund für
einenBeruf ausgebildetwordensind;

a) ehelicheKinder,
b) ehelicheStiefkinder,
c) für ehelicherklärte Kinder,
d) Adoptivkinder,
e) unehelicheKinder(jedochnur imVer-

hältnis zur leiblichenMutter),
f) Pflegekinder;

gung gegenüberdem Steuerbetragder
SteuergruppeI oder II) für ein Pflege-
kind darf bei Steuerpflichtigen,die ohne
das Pflegekind in die SteuergruppeI
oder II fallen würden, 720Reichsmark
für dasPflegekindnichtübersteigen.Sie
darf auchdie tatsächlichenAufwendun-
genfür dasPflegekindnichtübersteigen.«

58
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(2) Die Vorschriften im Absatz1 geltenauch

für die Gewährungder Kinderermäßigungbeim
SteuerabzugvomArbeitslohn(Lohnsteuer).Für
die Eintragung der Steuergruppeund der Zahl
der Kinder und anderenAngehörigenbei der
Ausschreibung der Lohnsteuerkarte sind die
Verhältnisse zu Beginn des Zeitraums maß-
gebend,fürdendieLohnsteuerkarteausgeschrie-
ben wird.
(3) Die Vorschriften im $21 derEinkommen-

steuer-DurchführungsverordnungüberdieHaus-
haltszugehörigkeitwerdenaufgehoben.

86

Haushaltsbesteuerungmit Bezug auf die Kinder
827 desEinkommensteuergesetzeserhältdie

folgendeFassung:
»(1) Der Haushaltsvorstandund seine

Kinder,für die ihmKinderermäßigung$32
Absatz5 Ziffer2 gemäßzusteht,werden zu-
sammenveranlagt, solangeer und die Kin-
der unbeschränktsteuerpflichtigsind.
(2)Bei derZusammenveranlagungsinddie

Einkünfte des Haushaltsvorstandsund der
Kinder zusammenzurechnen.
(3)EinkünfteausnichtselbständigerArbeit

($2 Absatz3 Ziffer4), dieKinder aufGrund
einesgegenwärtigenoder zukünftigenAr-
beitsverhältnissesauseinemdemHaushalts-
vorstand fremdenBetrieb beziehen,scheiden
beiderZusammenveranlagungaus.«

87
Veranlagungvon Lohn- und Gehaltsempfängern
(1)Im $46Absatz1Ziffer1desEinkommen-

steuergesetzeswird dieGrenzevon8000Reichs-
mark auf 40000Reichsmarkerhöht.
(2)Im 846Absatz1Ziffer2desEinkommen-

steuergesetzeswird die Grenzevon 300Reichs-
mark auf 600Reichsmarkerhöht.

Abschnitt IH
Umsatzsteuer

88
Durehschnittsatz

(1) Unternehmer,bei denenmehrereSteuer-
sätzeoder nebensteuerpflichtigenUmsätzen
steuerfreieUmsätzeodersteuerbegünstigteUm-
sätze vorkommen, haben die Umsatzsteuer
grundsätzlichnach demUmsatzsteuer-Durch-
schnittsatzzu entrichten,der sich bei der Ver-
anlagungfür dasKalenderjahr1943aus dem
VerhältnisdesUmsatzsteuerbetragszumBetrag
desGesamtumsatzesergibt.

(2) Unternehmer,für die bereits bisher ein
Umsatzsteuer-Durchschnittsatzzugelassenwar,
behaltendiesenDurchschnittsatz.

89
Mindestbetragder Vorauszahlungen

auf die Umsatzsteuer
Vorauszahlungen auf die Umsatzsteuer brau-

chen nur für die Vierteljahre entrichtet zu wer-
den, in denen sie mindestens 20 Reichsmark be-
tragen.

Absehnitt IV
Einheitsbewertung,Vermögensteuerund

Aufbringungsumlage
g10

Wegfali der Hauptfeststellungder Einheitswerte
der gewerblichen Betriebe und der Hauptveranla-
gung zur Vermögensteuerund zur Aufbringungs-

umlage nach dem Stand vom1. Januar 1945
Die Hauptfeststellungder Einheitswertefür

die gewerblichenBetriebe, die Hauptveranla-
gung zur Vermögensteaerund die Hauptver-
anlagung zur Aufbringungsumlage, die auf
GrundderVerordnungvom12.September1942
(Reichsgesetzbl.I S.652)nachdemStandvom
1.Januar 1945vorgenommenwerdensollten,
unterbleiben.De: Zeitpunkt,auf dendie nächste
Hauptfeststellungund die nächsteHauptver-
anlagung vorzunehmensind, wird später be-
stimmtwerden.

su
Wertgrenzen bei der Fortschreibung

der Einheitswerte
Der Einheitswertwird abweichendvom$22

Absatz1 Sätzen1 bis 3 desReichsbewertungs-
gesetzesneu festgestellt(Wertfortschreibung),
wennsich der Wert geänderthat:

l. bei einem Grundstück, einem Betriebs-
grundstück, einem gewerblichenBetrieb
oder bei einer Gewerbeberechtigung ent-
wederummehrals dieHälfte, mindestens
aberum 10000Reichsmark,oderummehr
als 1000000Reichsmark,

2. bei einem land- und forstwirtschaftlichen
Betrieb entweder um mehr als 30 vom
Hundert, mindestens aber um 1000Reichs-
mark, oder um mehr als 1 000 000 Reichs-
mark.

812
WertgrenzenbeiderNeuveranlagungzurVermögen-

steuerund zur Aufbringungsumlage
Neuveranlagungenzur Vermögensteuerund

zur Aufbringungsumlagewerdenabweichend
von$13 Absatz1 Ziffer1 desVermögensteuer-



gesetzesnur nochvorgenommen,wenn sich der
Wert des Gesamtvermögens oder des Inlands-
vermögensum mehr als die Hälfte oder um
mehrals.1000000Reichsmarkgeänderthat.

813
Entrichtung der Vermögensteuer

Steuerpflichtigehabendie Vermögensteuerzu
eutrichten:
a) wennsiejährlichnicht mehrals 80Reichs-

mark beträgt, in einem Betrag am 10.No-
vember,

b) wennsie jährlich mehrals 80Reichsmark
beträgt, je zur Hälfte am 10.Mai und am
10 November.

Absehnitt V
Verkehrsteuern

814
Kapitalverkehrsteuern,Wechselsteuer,

Wertzuwachssteuer
(1) Die Kapitalverkehrsteuern,die Wechsel-

steuer und die Wertzuwachssteuer werden nicht
mehr erhoben
(2) Die Erhebung der Kapitalverkehrsteuern,

der Wechselsteuer und der Wertzuwachssteuer,
die vor dem Inkrafttreten dieserBestimmung
entstanden sind. bleibt unberührt.

815
Grunderwerbsteuer

(1) Das Reich erhebtan Stelle der Wertzu-
wachssteuereinen Zuschlag zur Grunderwerb-
steuerzugunstenderSteuergläubiger.Der Zu-
schlag beträgt zwei vom Hundert des Betrags,
von demdie Grunderwerbsteuerberechnetwird.
(2) Die Grunderwerbsteuerbeträgt in den

Fällendes$13Absatz2desGrunderwerbsteuer-
gesetzes, solange die Gesellschaftsteuer nicht
erhobenwird, drei vom Hundert.
(3) Der Zuschlagfür die Stadt-und Land-

kreisezur Grunderwerbsteuer($13 Absatz3
des Grunderwerbsteuergesetzes)beträgt in
jedemFall zweivomHundert.

8 16
Beförderungsteuer

(1) Die Beförderungsteuer im Möbelfernver-
kehr und im Werkfernverkehr wird nicht mehr
erhoben.
(2) Die Erhebung der Beförderungsteuer,die

vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmung ent-
standen ist, bleibt unberührt.
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.817

Kraftfahrzeugsteuer
DieKraftfahrzeugsteuerwird jeweilsfür die

Dauer eines Jahres erhoben.

Abschnitt VI
Verfahren

818
Pauschbesteuerung

Das FinanzamtkannBesteuerungsgrundlagen
im Pauschweg ermitteln und Steuern in Pausch-
beträgenfestsetzen.

819
Rechtsmittel im Besteuerungsverfahren

(1)Ein Einspruchsbescheid,dendasFinanz-
amt im Besteuerungsverfahren erläßt, ist end-
gültig,wennderStreitgegenstandkeinenhöheren
Wert als fünfhundert Reichsmarkhat.
(2) Über Rechtsmittel im Besteuerungsver-

fahren, deren Streitgegenstand keinen höheren
Wert als eintausend Reichsmark hat. kann dir
Rechtsmittelbehörde(der Oberfinanzpräsident
oderdasFinanzamt)nach freiemErmessenent-
scheiden.Satz1 findetkeineAnwendung,wenn
die angefochteneEntscheidung zu Ungunsten
des Steuerpflichtigengeändertwird.
(3) Enthält ein Bescheid,den das Finanzamt

im Besteuerungsverfahrenerlassenhat, einen
Fehler, kann der Fehler dadurchberichtigt
werden,daß das Finanzamtden Bescheidändert -
oder zurücknimmt. Der Oberfinanzpräsident
kann, statt über ein Rechtsmittel im Besteue-
rungsverfahrenzu entscheiden,das Finanzamt
anweisen,den angefochtenenBescheidzurück-
zunehmenoder zu ändern.

8 20
Säumniszuschlag

Der Säumniszuschlag wird von zwei vom
Hundert auf fünf vom Hundert erhöht.

Abschnitt VI
Schlußvorschriften

821
(1) Es sind erstmaliganzuwenden:
a) bei der Veranlagungfür 1944die Vor-

schriftenin den $$1 bis 4 und im $7
Absatz2,

b) bei der Veranlagungfür: 1945die Vor-
schriften im $5 Absätze 1 und 3, im 86,
im $7 Absatz1 undim$8,
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c) beim Steuerabzugvom Arbeitslohndie

Vorschriften im $5 Absatz2 ab 1.Januar
1945.

(2) Die Vorschriftenin den $$11 und 12
sindauf alle roch nichtdurchgeführtenWert-
fortschreibungenund Neuveranlagungenanzu-
wenden.Die Vorschriftenim $2a derDurch-
führungsveroı'nung zumReichsbewertungsge-
setzundin den$$1und2 derVerordnungzur
Einheitsbewertung,zur Vermögensbesteuerung,

Berlin, 14. September 1944

zur Erbschaftsteuer und zur Grunderwerbsteuer
vom4.April1943(Reichsgesetzbl.IS.177)sind
nicht mehr anzuwenden. -

(3)Die Vorschriftenin den$$9 und 10und
in den$$13bis20tretenamTagnachderVer-
kündungdieserVerordnungin Kraft.
(4)Die VorschriftendieserVerordnunggel-

ten, soweit nicht etwas anderesbestimmtist,
währendderweiterenDauerdesKrieges.

Auf Grunddes$25 desReichsarbeitsdienst-
gesetzesin derFassungvom9.September1939
(Reichsgesetzbl.IS.1747)unddes$10derVer-
ordnungzur Fortführung des Reichsarbeits-
dienstesfür diemännlicheJugendwährenddes
Kriegesvom20.Dezember1939(Reichsgesetzbl.
I S.2465)wird verordnet:

81
AngehörigedesReichsarbeitsdiensteskönnen

als »Reichsarbeitsdienstführerauf Kriegsdauer
(a.K.)« eingestelltwerden,wennsie sich für
dieDauerdesgegenwärtigenKriegeszurDienst-
leistung im Reichsarbeitsdienstverpflichten.
EineWeiterverpflichtungbis zu einerGesamt-
dienstzeitvon 12Jahren ist zulässig.Die Reichs-
arbeitsdienstführerauf Kriegsdauerhabendie
rechtlicheStellungder planmäßigim Außen-

Berlin, den15.September1944.

diensttätigenReichsarbeitsdienstführer,soweit
nichts Besonderesbestimmtwird. Sie erhalten
Besoldung nach der ersten Dienstaltersstufe‘
ihrer Besoldungsgruppe;ein Aufstieg nach
Dienstaltersstufenfindet zunächst nicht statt.
FürsorgeundVersorgungwird nachdenVor-
schriftenüberBeschädigtenfürsorgeund -ver-
sorgung des Reichsarbeitsdienstversorgungs-
gesetzes-M gewährt.

82
AngehörigedesReichsarbeitsdienstes,diebei

den Flakbatterien des Reichsarbeitsdienstes
Dienst tun, können abweichendvon der Vor-
schriftdes$11 Abs.2 desReichsarbeitsdienst-
gesetzes schon während ihrer Reichsarbeits-
dienstzeitzu planmäßigenReichsarbeitsdienst-
führern ernanntwerden.

Der Reichsarbeitsführer
Hierl
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Die Kriegslage zwingt zur vollen Ausschöpfungaller Kräfte für Wehrmachtund Rüstung. Ich
ordnedaheran: -

I
(1)DerVorsitzendedesMinisterratsfür dieReichsverteidigung,ReichsmarschallHermannGöring,

hatdasgesamteöffentlicheLebendenErfordernissen(«lertotalenKriegführunginjederBeziehung
anzupassen.Zur Durchführung dieserAufgabe schlägter mir einen»Reichsbevollmächtigtenfür
dentotalenKriegseinsatz“vor. Dieserhat im besonderendafürSorgezu tragen,daßalleöffent-
lichenVeranstaltungenderZielsetzungdestotalenKriegesangemessensindundWehrmachtund
Rüstung keine Kräfte entziehen.Er hat den gesamtenStaatsapparateinschließlichReichsbahn,
Reichspostund aller öffentlichenAnstalten, Einrichtungen und Betriebemit demZiele zu über-
prüfen, durch einen restlosen rationellen Einsatz von Menschen und Mitteln, durch Stillegung oder
EinschränkungminderkriegswichtigerAufgabenund durch Vereinfachungder Organisationund
desVerfahrensdasHöchstmaßvon Kräften für Wehrmachtund Rüstung freizumachen.Zu diesen
Zweckenkann er von den OberstenReichsbehördenAuskünfte verlangenund ihnen Weisungen
erteilen.
(2)Die danachvon denzuständigenOberstenReichsbehördenzuerlassendenRechtsvorschriften

und grundsätzlichenVerwaltungsanordnungenergehenim Einvernehmenmit demReichsminister
und Chef der Reichskanzlei, dem Leiter der Partei-Kanzlei und dem Generalbevollmächtigten für

“dieReichsverwaltung. ;
I

Der Leiter der Partei-Kanzlei wird die von mir angeordnetenMaßnahmendurch den Einsatz
derParteiaufGrundderihmerteiltenVollmachtentatkräftigunterstützen.

111
EinsprüchegegenWeisungendesReichsbevollmächtigtenfür dentotalenKriegseinsatzsind an

diesenzu richten. Kommt eine Einigung nicht zustande,so ist unter Beteiligung des Reichs-
ministersund ChefsderReichskanzleimeineEntscheidungeinzuholen.

IV
Soweit früher erteilte Vollmachten und Aufträge dem Sinne dieses Erlasses widersprechen,

treten sie außer Kraft.

°

Reichsgesetzbl.1944 I 46
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HufGrunddesGefeßesüberdasWaß-,dasAus-
länderpolizei-unddasMeldewefenjowieüberdas
Ausweisiwefenvom11.Mai 1937(Neichsnefeßbl.I
©.589)wirdverordnet:

sı
RenntartenkönnennadMaßgabenähererWeifung

de8NeichsminiftersdesInnernaud)anbefonderszu
bezeichnendeGruppenvonPerfonenausgeftelltwer-
den,DienichtunterdieVorfchriftdes81Abf.2der

Berlin,den5.Dezember1941.

VerordnungüberKennfartenvom22.Suli 1938
(Reichegefchbt.1S. 913)fallen.

82
DiefeVerordnunggilt au) im ProteftoratBöh-

menundMähren.
$3

DiefeVerordnungtritt am1.Januar 1942in
Rraft.

Schverordnieauf®rundder8812und13derReiche-
abgabenordnung:

Zu 82 Abjak5 desGejeßes
81

Wirtfchaftsjahr
Das WirtichaftsjahrumfaßteinenZeitraumvon

zwölfMonaten.E8darfeinenZeitraumbonweniger
alszwölfMonatennurumfaffen,wenn:

1. einBetrieberöffnetoderaufgegebenwird,oder
2. ein SteuerpflichtigervonregelmäßigenAb-

Ichlüffenauf einenbeftimmtenTag zu regel-
mäßigenAbjichlüffenauf einenanderenbe
ftimmtenTagübergeht.

82
Wirtfchaftsjahr bei Land-und Forftwirten
(1) Machtein Land- und Yorfiwirt vegelmäßig

Abjchlüffefür einWirtichaftsjahr,dasnichtam
30.Juni, aberan einemanderenTag in derZeit
vom24.Juni bis6.Juli endet,fo ift diefesWirt-
IhaftsjahrdasMirtichaftsjahrim Sinn des82
Abfab5 Siffer1de8Gefehes.
(2)Bei reinerMWeidewirtfchaftundreinerVieh-

zuchtiftWirtfchaftsjahrderSeitraumvom1.Mai
bis 30.April. Der BegriffderreinenMWeidewirt-
Ichaftfchließtnichtaus,daßnebenWeideundWiefe
auchin geringemUmfangAderlandbewirtjchaftet
wird.
(3)Die OberfinangpräfidentenkönnenbeiLand-

undKForftwirtenfür beftimmteVBetriebsartenund
für beftimmteGebietean StellederWirtfchafts-
jahre,dieim82 Abfab5Ziffer1desGefehesund
indenobigenAbjäten1und2 bezeichnetfind,einen

anderenzwölfmonatigenZeitraumbeftimmen,wenn
da8auswirtjchaftlichenGründennachderbefonderen
GeftaltungderBetriebeerforderlichift. DieBeftim-
mungift ortsüblichbefanntzumadhen.EineBeftim-
mungimSinn de8Saßes1 fannauc,für denein-
zelnenFall getroffenwerden.

Zu83 desGejehes
83

Steuerfreie Einnahmen
DieVorjehriftenindenLohnfteuer-Duxcdjführungs-

beftimmungen1939find,foweite8fichumdieStener-
pflichtoderdieSteuerfreiheitvon Einnahmenaus
nichtjelbftändigerArbeithandelt,auchbeiderVer-
anlagunganzuwenden.

Zu884bis6desGejeßes
4

Eröffnung undAufgabeeinesBetriebs
(1)Wird einBetrieberöffnetodererworben,fo

tritt für dieBerechnungdesGewinnsandieStelle
desSchluffesdesvorangegangenenWirtfchaftsjahrs
derSeitpunftderEröffnungoderde8Erwerbsdes
Betriebs,
(2)Wird einBetriebaufgegebenoderveräußert,

fo tritt für dieBerechnungde3GewinnsandieStelle
desSchluffesdesWirtfchaftsjahrsderZeitpunktder
AufgabeoderderVeräußerungdesBetriebe.

85
Bewertung

bei unentgeltfider Übertragung
(1)WirdeinBetriebodereinTeilbetriebument-

geltlichübertragen,fo findbeiderErmittlungdes
GewinnsdesbißherigenVetriebsinhabersdieWirt-
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IchaftsgütermitdenWertenanzufeben,diefi) $6
Siffern1bi83de8Gefeßesgemäßergeben.DerRtecht3-
nachfolgeriftandiefeWertegebunden,
(2)WerdennureinzelneWirtfchaftsgüterunent-

geltlichAber, fo gilt für denEmpfängerals
Anfhaffungs-o
erfür daseinzelneWirtfehaftsgutimZeitpunktdes
Empfangshätteaufwendenmülfen.

86
Einlagen

FührtderSteuerpflichtigedemBetriebWirtfchafts-
güterzu,dievor dem1.Januar 1925angefchafft
oderhergeftelltwordenfind,fogiltalsAnfchaffungs-
oderHerftellungskoftenderBetrag,denderSteuer-
pflichtigefür dieAnfchaffungam1. Januar 1925
hätteaufivendenmüffen.

87
Sonderfonto

für EurzlebigeWirtfchaftsgüter
DieVorfchriftde886Siffer1Sat 4desGefehes

fan nurangewendetwerden,wenndieAnfchaffungs-
oderHerftellungsfoftenfürEurzlebigeWirtfchaffsgüter
unddieAbfegungenfür Abnußungin derBucdfüh:

88
BuchführenderLand- undForftwirt
EinbuchführenderLand-undForftwirtiftderjenige

Land-undForftwirt,derüberdenBetriebderLand-
undKorfiwirtichaftBücherordnungsmäßigführt,
diemindeftensdenAnforderungenderVerordnung
überlandwirtfchaftlicheBuchführungvom5.Juli 1935
(Neichsgefeßbl.1S.908,Reichsfteuerbl.1935©.955)
entfprecyen. ‘

Zu 89 dedGejetes
89

AUbfegung
für AbnußungoderSubftangverringerung
GehörteinGebäudeodereinfonftigesWirtfchafts-

gutnichtzueinemBetriebsvermögen,fofindfürdie
BemeffungderAbfeßungfürAbnugungoderSubftanz-
verringerungaldAnfchaffungs-oderSerftellungskoften
zugrundezulegen:

1. beieinemGebäude,da8unentgeltlicd)erworben
oderdordem1.Januar1925angejchafftvöer
bergeftelltwordenift, derIeßteEinheitsiwert.
Der letteEinheitswertift derEinheitswert,
deraufdenlegtenFeftftellungszeitpunkt(Haupt
feftftellungsgeitpunft,Fortichreibungsgeitpunft
oderNachfeftitellungszeitpunft)pordemEnde
de Veranlagungszeitraumslautet;

2. beieinemfonftigenWirtfchaftsgut:
a) da8vordem1.Januar1925angefchafft,
bergeftelltoderunentgeltlicherworbenwor-
denift,derBetrag,denderSteuerpflichtige
für dieAnfhaffungam1.Januar 1925
hätteaufivendenmüffen;

b) da8nachdem31.Dezember1924unent-
geltlicherworbenwordenift,derBetrag,

denderSteuerpflichtigefür dieAnfchap
fungimZeitpunktdesErwerbshätteauf
wendenmüffen.

810
Daufhbeträge für Werbungstogten

(1)Für Werbungsfoftenift beiderVeranlagung
mindeftengeinPaufchbetragvonje200Reichgmarf
abzufeßen: -

1.beiEinkünftenausnichtfelbftändigerArbeit;
2.bei EinkünftenausKapitalvermögen,wenn
dieEinnahmenausKapitalvermögen1500
ReichsmarknichtüberfteigenunddasEinfom-
mennadAbzugdesDaufchbetrags3000Neiche-
marknichtüberfteigt;

3. beiwiederkehrendenBezügenimSinndes$22
Qiffer1de8Gefees,wenndieEinnahmenaus
wiederfehrendenBezigen3000Reichsmark
nichtüberfteigen.

(2)SatdieSteuerpflichtnichtwährenddesvollen
Ralenderjahrsbeftanden,fo ermäßigenfichdieein-
zelnenVaufchbeträgeauf 15Neihsmarkfür jeden
vollenKRalendermonat,in demdieSteuexrhflichtbe-
Ttandenhat,

Zu810desGejeßes
sıl

Daufhbetrag für Sonderausgaben
(1)Für SonderausgabenimSinn des$10Ab-

fa 1Siffern1bis3 de8Gefeßesift beiderVeran-
lagungmindeftenseinWaufchbetragvon200Neich$-
marfabzufegen.
(2)SatdieSteuerpflichtnichtwährenddesvollen

Ralenderjahrsbeftanden,foermäßigtfichderDaufch-
betragauf15NeichSmarffürjedenvollenRalender-
monat,in demdieSteuerpflichtbeftandenhat.

Zu 812desGefetes
812

Abzugsfähigfeit
ausländifher Einfommenfteuer

E8gibtunbefchränftSteuerpflichtige,dieimAus-
landzueinerSteuerherangezogenwerden,dieder
deutfchenEinfommenfteuerentipricht.Ein folder
SteuerpflihtigerkanndieausländifcheSteuerin
HöhedesnachweislichgezahltenBetragsvomGe-
famtbetragderEinkünfteabziehen,foweitdiefeSteuer
aufEinfünfteentfällt,diederdeutfchenEinfommen-
fteurerunterliegen.Das gilt nicht,foweitdieau8-
[ändifcheSteueraufinländifcheEinfünfteimSinn
desSAI de8Gefeßesentfällt.

Zu 816 desGefeßes
813

Veräußerung von Bodenfhäßen
(1)ZudenEinkünftenausGewerbebetriebgehört

auchderGewinnausderVeräußerungbonBoden-
Ichäßen,Dienichtzueinemland-undforftwirtichaft-
lichenodereinemgewerblichenBetriebsvermögenge-
hören.



(2)VeräußerungsgewinnimSinndesUbjabes1
iftdevBetrag,umdenderVeräußerungsprei®nad)
AbzugderVeräußerungsfoftendieAnfhaffungsfoften
überfteigt.
(3)SinddieBodenfchäkevordem1. Januar1925

angefchafftoderunentgeltlicherworbenworden,foift
alsAnfchaffungsfoftenderBetragzugrundezulegen,
mitdemdieBodenfchätebeiderEinheitsbewertung
aufden1.Januar 1925beriicfichtigtwordenfind.
SinddieBodenfhäßenad)dem31.Dezember1924
unentgeltlicherworbenworden,fo ift alaAnfchaf-
fungsfoftenderBetragzugrundezulegen,mitdem
dieBodenfchäßebeiderlettenEinheitsbewertungvor
demunentgeltlichenErwerbberüdfichtigtwordenfind.
(4)DieSteuerpflichttrittnurein,wennderVer-

Außerungsgewinn10000Reichsmarküberfteigt,Auf
denfteuerflichtigenVeräußerungsgewinnfinddie
SteuerfäßebeiaußeroxdentlihenEinkünften($34
Abfab1 de8Gefeßes)anzuwenden.
(5)Ein VerluftausderVeräußerungvonBoden-

fhäßendarf beiderErmittlungde8Einkommens
nichtausgeglichenwerden($2Abfat2de8Gefekes).

Zu 817 desGejeges
14

Veräußerung wefentlider Beteiligungen
(1)AnteileaneinerRapitalgefellfichaftim Sinn

de8817desGefebesfindAktien,Anteileaneiner
GefellfchaftmitbefhränkterHaftung,Kuxe,Genuß-
fcheineoderähnlicheBeteiligungenundAnwartichaf-
tenauffolheBeteiligungen.
(2)GewinnausderVeräußerungeinesAnteilsan

einerRapitalgefellfcehaftiftau) derGewinn,dender
GefellfchafterbeiderAuflöfungderKapitalgefell-
Ichafterzielt.

Zu 825desGejeßes
815

Steusrerflärungspflidt
(1) Der unbeichränftSteuerpflichtigehat eine

Steuererklärungfür dasabgelaufeneKalenderjahr
(Beranlagungseitraum)abzugeben:

1. wenner vomFinanzamtdazuaufgefordert
wird,oder

2. wenndagEinkommenganzoderteilweifeaus
EinkünftenausLand-undForftwirtfchaft,aus
GewerbebetrieboderausfelbftändigerArbeit
beftandenHatundderGewinnauf Grund
einesBuchabichluffeszuermittelnwar oder
ermitteltwordenift,oder
wenndasEinfommenmehrald1000Reichs-
marfbetragenbatunddarinEinkünftevon
mehral3300Reichsmarkenthaltenfind,von
denenein Steuerabzugnichtvorgenommen
wordenift,oder

4. wennin demEinkommenfapitalertragfteuer-
pflichtigeEinkünftevonmehral81000NeichE-
markenthaltenfindundderSteuerpflichtige
fürdenVeranlagungggeitraumin dieSteuer-
gruppeI oderIL fällt,oder

©

ReichsgefeßbL.19411

753
5. wenndagEinfommenmehrals8000Neidh-

marfbetragenhat.
(2)DerbefchränktSteuerpflichtigehateineSteuer

erklärungüberdieinländifchenEinkünfteim abge-
laufenenKalenderjahr(Veranlagungszeitraum)ab-
zugeben:
1. Be ervomFinanzamtdazuaufgefordertwird,

oder
2, wenndieinländischenEinkünfteganzoderteil-

weijeausEinkünftenausLand-undForfiwirt-
ichaft,ausGewerbebetrieboderausfelbftän-
digerArbeitbeftandenhabenundderGewinn
aufGrundeinesBuchabfchluffeszuermitteln
waroderermitteltworbenift,oder

3. wenndiegefamteninländifchenEinkünftenad)
AbzugderEinfünfte,von deneneinSteuer-
abzugborgenommenwordentft, mehrals
300Reichsmarkbetragenhaben.

$16
Steuererflärungspflidt

im gallder Saushaltsbeftenerung
(1)Der EhemannHatin feinerSteuererklärung

aud)dieEinkünftefeinerEhefrauanzugeben,die$26
de8GefehesgemäßbeiderSufammenveranlagung
derEhegattenmit feinenEinkünftenzufammenzu-
rechnenfind.Das giltnichtfür dieEinkünfteaus
nichtfelbftändigerArbeit,diedieEhefrauin einem
demEhemannfremdenBetriebbezogenhat($19
Abfas1).
(2)DerHaushaltsvorftandhatin feinerSteuer-

erklärungauchdieEinkünftederKinderundanderen
Angehörigenanzugeben,die$27de8Gefetesgemäß
beiderZufammenveranlagungmitfeinenEinfünften
zufammenzurechnenfind.
(3)Die EhefrauHateineSteuererklärungüber

ihreEinfünfte,die in derSteuererklärungihres
Ehemannsnichtenthaltenfind,abzugeben,wennda3
Finanzamtfiedazuauffordert.Entiprechendesgilt
für dieRinderundanderenAngehörigenim Fall
de8Abfabes2,

$17
Erflärungen bei gefonderterFeititellung

derBefteuerungsgrundlagen
(1)DerUnternehmeriftverpflichtet,einebefondere

ErflärungÜberdenGewinnausGewerbebetrieban
da8BVetriebsfinanzamt(872 Ziffer2 derNeiche-
abgabenordnung)abzugeben,wennderGewinnaus
demgewerblichenBetriebgefondertFeftzuftellenift.
Hinweisauf $1 derVerordnungübergefonderte
SFeftftellungvonBeftenerungsgrumdlagenvom27.No-
pember1937(NReichegefeßbl.1S.1317,Neichsftenerbl.1937©.1205).
(2)DiezurGefchäftsführungoderVertretungeiner

GefellichaftoderGemeinschaftbefugtenDerfonenfind,
wenndieEinkünfteeinheitlichundgejondertfeitzu-
ftellenfind(8215Abfäbe2bi84derNeichsabgaben-
ordnung),verpflichtet,eineErklärungzur einheit-
lichenFeftftellungderEinkünftedereinzelnenBetei-
figtenabzugeben.
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818

Bormder Erklärungen
(1)Die Erklärungen(8815 bis 17)müljenauf

denamtlichenNordrudenabgegebenwerden.Sie
miüffeneigenhändigoderdurcheinenBevollmächtigten
unterfchriebenfein.Das FinanzamtkanndieVor-
lageeinerfchriftlihenVollmadtverlangen,wenn
SmeifelüberdieErteilungderVollmachtbeftehen.
(2)WerBücherführtundregelmäßigAbjchlüffe

macht,mußfeinerErklärungeineAbfchriftderVer-
mögensüberficht(Bilanz)beifügen.Diefemußauf
demgahlenwertderBuchführungberuhen.WerBücher
führt, diedenGrundfätenderdoppeltenBudhfüh-
rungentfprechen,mußaußerdemeineSauptab-
fhlußüberficht beifügen.Dasmußin derForm
de8amtlichenMufter8gefchehen.
(3)E8 fommtvor,daßmanderBetragin den

Überfichtennichtohnemweitereßbereit8denfteuer-
lichenErforderniffenentfpricht.DiefeBeträgemüffen
durchgeeigneteZufäßeoderAnmerkungenbenfteuer-
lichenErforderniffenangepaßtwerden,wenne8dei
Steuerpflichtigenichtvorzieht,einebejondereÜber-
fichtmitdemSufab„fürfteuerlicheSwede”bei-
zufügen.
(4)LiegenJahresberichte(Gefchäftsberichte)oder

TreuhandberichteWirtfchaftspräfungsberichte)vor,
fomüffenauchdiefederErflärungbeigefügtwerden.
(5) Hat einenatürlicheVerfon, eineVerfonen-

gejellichaftodereinejuriftifchePerjon,diegejchäfts-
mäßigHilfein Steuerfachenleiftet,beiderAnfer-
tigungderAnlagen(AUbfäge2 bi84)mitgewirkt,fo
findihrNameundihreAnfchriftin derErklärung
. anzugeben.

Zu826desGejehes
819

Haushaltsbefteuerung
mit Bezugauf dieEhegatten

(1) 8 fommtvor, daßeineEhefrauEinkünfte
ausnichtfelbftändigerArbeitin einemdemEhemann
fremdenBetriebbezieht.SolcheEinkünftejcheiden
beiderSufammenveranlagungaus.
(2)LiegenbeieinerminderjährigenEhefrauwäh.

rendeinesTeildde8PVeranlagungszeitraumsdie
Vorausfegungenfür ihreSufammenveranlagungmit
einemHaushaltsvorftand$27desGefetesgemäßund
währendde8anderenTeildde8Veranlagungsgeit-
vaumddieVorausfegungenfür ihreSufammenver-
anlagungmitihremEhemann$26desGejebesgemäß
vor,fowirddieEhefraunurmitihremEhemann
zufammenveranlagt.

Zu$27desGejehes
g20

Haushaltsbefteuerung
mit Bezugauf die Rinder

LiegenbeieinemminderjährigenSteuerpflichtigen
währendeinesTeildde8Veranlagungszeittaumsdie
VorausfegungenfürfeineZufammenveranlagungmit
feinenminderjährigenRindernundanderenminder-

jährigenAngehörigen(832 Abfag5 Siffer4 de8
Gefetes)827de8Gefeßesgemäßundwährenddes
anderenTeilsde8VeranlagungszeitraumsdieVor-
ausfegungenfür feineSufammenveranlagungmit
einemanderenHaushaltsvorftand827desGejehes
gemäßbor, fo wird derSteuerpflichtigenurmit
feinenRindernundanderenAngehörigenzufammen-
veranlagt.

Zu 832desGejehes
821

Haushaltszugehörigfeit
(1)Ein minderjährigesKind oderein anderer

minderjährigerAngehöriger($32Abjab5 Siffer4
desGefehes)gehörtvorbehaltlichderVorfchriftenin
denAbfäben2 und3 zumHaushaltde8Steuer
pflichtigen(Saushaltsvorftands),wenndasRindoder
derandereAngehörigeunterLeitungde8Steuer-
pflichtigendeifenWohnungteiltoderfichmitfeiner
EinwilligungaußerhalbderWohnungzuanderenal8
Erwerbözwedenaufhält.
(2)DurcheineVerheiratungentftehtin jedemFall

einneuerHaushalt,au wenndieVerheiratetenzur
WohngemeinschafteinesanderenHaushaltsgehören.
EineEhefraugehörtdemgemäßin jedemFallzum
HaushaltihresEhemanns, folangefievonihm
nichtdauerndgetrenntlebt.Dasgiltauch,wennDie
Ehefrauminderjährigift undalleinoderzufammen
mitihremEhemannzurWohngemeinfchafteinesan-
derenHaushaltsgehört.
Beifpiel:

EineminderjährigeTochterlebtimHaushalt
ihresVaters,Sieheiratetam1.Februar1942,
DieTochterfcheidetdurchihreVerheiratung

zwangsläufigausdemHaushaltihresVaters
aus.Sie gehörtab1.Februar1942fteuerlich
zumHaushaltihresChemanne.Dasgiltaud),
wenndieTochternach)ihrerVerheiratungwie
bisherzurWohngemeinfhaftihresVatersge-
hört,fei e8alleinoderzufammenmitihrem
Ehemann.

(3)EinSteuerpflichtigerift,folangeexeigeneKin-
deroderandereAngehörige($32Abfab5 Siffer4
desGefebes)Hat,felbftal8Saushaltsvorftandzube-
trachten,auchwennerminderjährigift undallein
oderzufammenmitfeinenRinderner anderenAn-
gehörigenzur Wohngemeinfchafteinesanderen
Haushaltsgehört.
Beifpiel:

EineunverheirateteminderjährigeTochter,
dieimHaushaltihresWaterslebt,hateinun-
ehelichesRind. DasKindiftam1.Auguft1941
eborenworden.Die Tochterteiltmitihrem
indauchnach)dem1.Auguft1941dieWoh-

nungihresVaters,Siegehörtjedochab1.Au-
auft1941nichtmehrzumHaushaltihresVaters.
SieiftwegenihresKindesfelbftalsSaushalts-
vorstandzubetrachten.

(4)Abfat3giltnichtfüreineminderjährigeEhe-
frau,folangefievonihremEhemannnichtdauernd
getrenntlebt.



(5)DieZugehörigkeitminderjährigerKinderund
andererminderjährigerAngehöriger(832Abfak5
Ziffer4de8Gefeßes)zumHaushaltdesSteuerpflich-
tigen(Haushaltsporftands)wirdnichtdadurd)be-
einträchtigt,daßderSteuerpflichtige(Saushaltsvor-
ftand)mitfeinenminderjährigenKindernundande
venminderjährigenAngehörigenzurWohngemein-
IchafteinesanderenHaushaltsgehört.

Zu 833 desGejeßes|
822

AußergewöhnlicheBelaftungen
(1)EineaußergewöhnlicheBelaftung,diezueiner

ErmäßigungderEinfommenfteuerführt,liegtvor,
wenneinemSteuerpflichtigenzwangsläufig(Abfab2)
größereAufwendungenal8devMehrzahlderSteuer-
pflichtigengleicherEinfommensverhältniffe,gleicher
DerimögensverhältniffeundgleichenFKamilienftands
enttehenunddiefeAufwendungendiefteuerlicheLei-
ftungsfähigfeitdesStenerpflichtigenwefentlichbe-
einträchtigen(Abfab3). Aufwendungen,diezuden
Betriebsausgaben,WerbungskoftenoderSonderaus-
gabengehören,bleibendabeiaußerBetradit.
(2)DieBelaftungerwächftdemSteuerpflichtigen

zwangsläufig,wenner fi ihr aus tatfächlichen,
rechtlichenoderfittlichenGründennichtentziehenFann.
(3) Die Aufwendungenbeeinträchtigendie Lei-

ftungsfähigfeitde8Steuerpflichtigennur infomeit
wejentlich,als fiediein derfolgendenÜberfichtbe-
zeichnetenHundertfäbedesEinfommens(gemöhn-
licheBelaftung)überfteigen:

beieinemSteuerpflichtigender
bei einen Einkommen

SteuergruppeIV
von Stener-| Steuer| beiKinderermäßigung

ern 1sderZll]1 oder2 [3 oderRef SGerfonehDE

höchjftens3000....| 6 5 3 1
mehrala3000bis6 000.... 7 6 4 2
» » 6000 »12000.... 8 7 5 3
» »12000 »25000.... 9 8 6 4
» »25000 »50000....1 10 9 7 5
» »O0W...2 2er... 11 10. 8 6

(4)SinddieVorausfeßungendevAbfäbe1bis3
gegeben,fowird_derBetrag,derdennad)Abfab3
fi) evgebendenHundertfabüberfteigt,aldauferge-
mwöhnlicheBelaftungfürdieBerechnungderEinfom-
menftenervomEinkommenabgezogen.
(5)EineSteuerermäßigungwegeneineraußerge-

wöhnlicenBelaftungdurchAufwendungenfürDer-
fonen,dieJudenfind,wirdnichtgewährt.

Berlin,7.Dezember1941
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Zu S34 desGefeßes

923
AußerordentlidheWaldnukung

BeiausfehendenforftiwirtfchaftlichenBetriebenwer-
denaufAntragzurAbgeltungallerBetriebsausga-
ben,diebeiaußerordentliherWaldnubungentftehen,
40vomHundertderBetriebseinnahmenabgezogen.
Vorausfehungdafürift:

1. daßdieforftwirtfchaftlichgenußteFläche150
Heftarnichtüberfteigt,

2. daßordmmgsmäßigeBuchführungnichtvor-
handenift,und

3. daßeinBeftandsvergleichfürdasftehendeHolz
nichtvorgenommenwird.

DerDaufhfabvon40vomHundertiftbisauf20
vomHundertderBetriebgeinnahmenherabzufeken,
wenndasHolz,da8denGegenftandderaußerordent-
lichenWaldnubungbildet,aufdenStammverlauft
wird.

Zu 835 desGejees
$24

Vorauszahlungen
(1)JedeVorauszahlungbeträgtgrundfäglichein

ViertelderSteuer,dieichnad)AnrechnungderSteuer
abzugebeträge($47 Abfab1 Ziffer2 de3Gefekes)
beiderIehtenVeranlagungergebenhat.
(2)Die VorauszahlungendevSteuerpflichtigen,

derenEinfünfteüberwiegendaus Land-undForft-
wirtichaftherrühren,betragenam 10.März und
am10.Juni jeeinViertelundam10.Dezemberdie
HälftederSteuer,die fih nad Anrechnungber
Steuerabzugsbeträge($47Abfab1Siffer2desGe-
jeße8)beiderlegtenVeranlagungergebenhat.Das
giltnichtfürSteuerpflichtige,derenEinkünfteüber-
wiegendausKorftwirtichaftherrühren.
(3)DieOberfinangpräfidentenEönnenfürBetriebe

de3GartenbausunddevWeiderwirtichaftdieFällig-
feitstagefür dieVorauszahlungenunddieVertei-
lungderVorauszahlungenaufDieeinzelnenFällig-
feitötageabweichendvonAbjab2 Sab 1 beftimmen.
(4)Die einzelneVorauszahlungift aufdennädh-

ftenvollenReichömarfbetragnad)untenabzurunden.
Siewirdnurerhoben,wennfiemindeftensdreiReiche-
marfbeträgt.

825
Anfrafttreten

Die VorjchriftendieferVerordnungtretenerft-
malsfür denVeranlagungszeitraum1941an die
StellederDuchführungsbeftimmungenzumEin-
fommenfteuergefevom17.März 1939(Reichs-
gefetbl.I S. 503,NReichsfteuerbl.1939©.457).



des$95des Deviſengeſezesoderderent-
ſprechendenfrüherenVorſchriftenvonden
BeſchränkungenundVerbotendesDeviſen-
geſeßesund der Durhführungsverordnung
freigeſtelltſind.

(3)Die Verpflichtungnah Abſ.1 beſtehtauch,
wenndieausländiſhenWertpapiereſhon früher
derReichsbankangezeigtoderangebotenwordenſind.

Berlin,den16,März1939,

503
(4)DieVorſchriftender$$50,51Abſ.2 bis4,

£852und53 desDeviſengeſeßesfindenauf die
VerpflihtungnahAbſ.1Anwendung.

82
Die in den$869,72bis76desDeviſengeſeßes

angedrohtenStrafen und ſonſtigenMaßnahmen
findenau<aufZuwiderhandlungengegen$1 An-
wendung.

AufGrundder$$12und13derNeichsabgaben-
ordnungwirdhierdurchverordnet:

Zu $2 Abſatz5 desGeſetzes
81

Wirtſchaftsjahr
DasWirtſchaftsjahrumfaßteinenZeitraumvon

zwölfMonaten.EsdarfeinenZeitraumvonweniger
alszwölfMonatennurumfaſſen,wenn
1. einBetrieberöffnetoderaufgegebenwird,oder
2. einSteuerpflihtigervonregelmäßigenAb-
ſ<lü}ſſenauf einenbeſtimmtenTag zuregel-
mäßigenAbſchlüſſenauf einenanderenbe-
ſtimmtenTagübergeht.

82
Wirtſchaftsjahrbei Land- undForſtwirten
(1)Bei Land-undForſtwirten,diefür einWirt-

ſchaftsjahrregelmäßigAbſchlüſſein derZeitvom
24.Juni bis6.Juli einſhließli<aufeinenanderen
Tagalsden30.Junimachen,iſ dieſesWirtſchafts-
jahrdasWirtſchafisjahrimSinndes$2Abſaß5
Ziffer1desGeſees.
(2)Bei reinerWeidewirtſchaftundreinerVieh-

zuchtiſtWirtſchaftsjahrderZeitraumvom1.Mai
bis30.April. DerBegriffderreinenWeidewirt-
ſchaftſchließtnichtaus,daßnebenWeideundWieſe
auchin geringemUmfangAckerlandbewirtſchaftet
wird. |

(8)DieOberfinanzpräſidentenkönnenbeiLand-
undForſtwirtenfür beſtimmteBetriebsartenund
fürbeſtimmteGebieteanStellederWirtſchaftsjahre,
dieim$2Abſatz5Ziffer1desGeſebßesundinden
vorſtehendenAbſäßen1 und2 bezeichnetſind,einen
anderenzwölfmonatigenZeitraumbeſtimmen,wenn
dasaus wirtſchaftlichenGründennah derbeſon-
derenGeſtaltungderBetriebeerforderlichiſt. Die
Beſtimmungiſt ortêüblihbekanntzumachen.Eine
BeſtimmungimSinn desSages1kannauchfürden
einzelnenFallgetroffenwerden.

Zu $3 desGeſetzes
$3

Steuerfreie Einkünfte
EinkünfteausnichtſelbſtändigerArbeit,die$84

bis6 derLohnſteuerdur<hführungsbeſtimmungenge
mäßſteuerfreiſind,ſindauchbeiderVeranlagung
ſteuerfrei.

Zu 884 bis6 desGeſetzes
84

Eröffnung und Aufgabe eines Betriebs
(1)WirdeinBetrieberöffnetodererworben,fo

trittfürdieBere<hnungdesGewinnsandieStelle

derJeitpunktderEröffnungoderdesErwerbs,
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(2)WirdeinBetriebaufgegebenoderveräußert,

ſotrittfürdieBereehnungdesGewinnsandieStelle
desSchluſſesdesWirtſchaftsjahrsderJeitpunktder
AufgabeoderVeräußerung.

$I
Bewertung

bei unentgeltliher Übertragung
(1)Wird einBetriebodereinTeilbetriebunent-

geltlihübertragen,ſo ſindbeiderErmittlungdes
GewinnsdesbisherigenBetriebsinhabersdieWirt-
ſchaftsgütermitdenWertennah$6Ziffern1bis3
desGeſegesanzuſepen.DerTeilwertkannaufAn-
tragauchdannangeſeßtwerden,wennerhöheriſt
als dieAnſchaffungs-oderHerſtellungskoſten.An-
tragsberehtigtiſtderbisherigeBetriebsinhaber,im
Fall derGeſamtrehtsnachfolgederRechtsnachfolger.
DerRechtsnahfolgeriſtfürdenBeginndesBetriebs
andielegtenBilanzanſäßedesRechtsvorgängersge-
bunden.
(2)WerdennureinzelneWirtſchaftsgüterunent-

geltlihübertragen,fo gilt fürdenEmpfängerals
Anſchaffungs-oderHerſtellungskoſtenderBetrag,den
erfürdaseinzelneWirtſchaftsgutimZeitpunktdes
Empfangshätteaufwendenmüſſen.

&6
Einlagen

FührtderSteuerpflichtigedemBetriebWirt-
ſhaftägüterzu,dievordem1.Januar 1925ange-
ſchafftoderhergeſtelltwordenſind,ſo gilt als An-
ſchaffungs-oderHerſtellungskoſtenderBetrag,den
derSteuerpflichtigefür dieAnſchaffungam1.Januar
1925hätteaufwendenmüſſen.

87
Kurzlebige Wirtſchaftsgüter,

Sonderkonto
DieVorſchriftdes$6Ziffer1Sah4 desGeſezes

fannnurangewendetwerden,wenndieAnſchaffungs-
oderHerſtellungskoſtenfür kurzlebigeWirtſchafts-
güterunddieAbſezungenfürAbnußunginderBuch-
führungauf einembeſonderenKontoausgewieſen
werden.

$8
Buchführende Land- und Forſtwirte
BuchführendeLand-undForſtwirteſinddiejenigen

Land-undForſtwirte,dieüberdenBetriebder
Land-undForſtwirtſchaftBücherordnungêmäßig

führen,diemindeſtensdenAnforderungenderVer-
ordnungüberlandwirtſchaftlicheBuchführungvom
9.Juli 1935(Reichsgeſebbl.TS.908,Neichsſteuerbl.
S, 955)entſprechen.

Zu$9 desGeſees
$9

Abſetzung
für AbnußungoderSubſtanzverringerung
(1)BeiGebäudenundſonſtigenWirtſchaftsgütern,

dievordem1. Januar1925angeſchafft,hergeſtellt
oderunentgeltliherworbenwordenſindundnichtzu
einemBetriebsvermögengehören,iſ für dieBe-
meſſungderAbſezungfürAbnußungoderSubſtanz-
verringerungals Anſchaffungs-oderHerſtellungs-
foſtenderBetragzugrundezulegen,dendexSteuer-
pflichtigefür dieAnſchaffungam1.Januar 1925
hätteaufwendenmüſſen.
(2)BeiGebäudenundſonſtigenWirtſchaftsgütern,

diena<dem31.Dezember1924unentgeltlicher-
worbenwordenfind undniht zu einemBetriebs-
vermögengehören,iſt für dieBem-ſſungderAb-
ſegungfürAbnußungoderSubſtanzverringerungals
Anſchaffungs-oderHerſtellungskoſtender Betrag
zugrundezu legen,denderSteuerpflichtigefür die
Anſchaffungim ZeitpunktdesErwerbshätteauf-
wendenmüſſen.

$10 ‘
Pauſchbetrag für Werbungskoften

(1)ÜberſteigendieEinnahmenauswiederkehren-
denBezügenimSinndes$22Ziffer1desGeſetzes
im Veranlagungszeitraumniht 2400Reichsmark,
ſo iſt für WerbungskoſtenmindeſtenseinPauſch-
betragvon200Neichsmarkabzuſehen.Gleichesgilt
beiEinnahmenausKapitalvermögen,wennfieim
Veranlagungszeitraum1500Reichsmarknichtüber-
ſteigen.
(2)TreffenbeieinemSteuerpflichtigenwieder-

kehrendeBezügeimSinndes$22Ziffer1desGeſees
undEinnahmenausKapitalvermögenzuſammen,
ſo iftderPauſchbetragvon200Neichsmarknurein-
mal,undzwarbeiderEinkunftsartmitdenhöheren
Einnahmen,abzuſehen.
(8)Sat dieSteuerpflichtniht währendeines

vollenKalenderjahrsbeſtanden,ſo iſt derPauſch-
betragentſprechendderZahldervollenMonaie,in



denendieSteuerpflichtbeſtandenhat,herabzuſeßzen
undauf dennächſtenvollenReichômarkbetragnah
untenabzurunden.
(4)DerPauſchbetragwirdniht gewährt,wenn

das Einkommenna< Abzugdes Pauſchbetrags
3000Reichsmarküberſteigenwürde.

Zu $12desGeſees
$11

Abzugsfähigkeit
ausländiſher Einkommenſteuer

UnbefchränktSteuerpflichtige,dieimAuslandzu
einerderDeutſchenEinkommenſteuexentſprechenden
Steuerherangezogenwerden,könnendieausländiſche
Steuerin Höhedesnahweisli<hgezahltenBetrags
vomGeſamtbetragderEinkünfteabziehen,ſoweit
dieſeSteueraufEinkünfteentfällt,diederDeutſchen
Einkommenſteuerunterliegen.Dasgiltnicht,ſoweit
dieausländiſcheSteueraufinländiſcheEinkünfteim
Sinndes$49desGeſetzesentfällt.

Zu$17desGeſetzes
$12

VeräußerungweſentlicherBeteiligungen
(1)Anteilean einerKapitalgeſellſhaftim Sinn

des$17 desGeſegesſindAktien,Anteileag einer
GeſellſchaftmitbeſchränkterHaftung,Kuxe,Genuß-
ſcheineoderähnlicheBeteiligungenſowieAnwart-
ſchaftenaufſolcheBeteiligungen.
(2)GewinnausderVeräußerungeinesAnteils

aneinerKapitalgeſellſchaftiſt auhderGewinn,den
derGeſellſchafterbeiAuflöſungderKapitalgeſell-
ſchafterzielt.

Zu $25desGeſetzes
Steuererklärung

813
(1)UnbeſchränktSteuerpflichtigehabeneineSteuer-

erflärungüberdas Einkommenim abgelaufenen
Kalenderjahr(Veranlagungszeitraum)abzugeben,
1. wenndasEinfommendenBetragvon8000
Neich8marküberſtiegenhat,oder

2. wenndasEinkommenwenigerals8000Neichs-
mart,abermehrals1000Reichsmarkbetragen
hatunddarinEinkünftevonmehrals300Reichs-
markenthaltenſind,diewederderLohnſteuer
nohderKapitalertragſteuerunterlegenhaben,
oder

3. wennindemEinkonmentapitalertragſteuer-
pſlichtigeEinkünftevon-mehrals1-009Reichs-

_ Neichsgeſepbl.19391
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markenthaltenwarenundderSteuerpflichtige
fürdenVeranlagungszeitraumindieSteuer-
gruppe1 oderTI fällt,odex

4. ohneRückſichtaufdieHöhedesEinkommens,
wennesganzoderteilweiſeausEinkünften
ausLand-undForſtwirtſchaft,ausGewerbe-
betrieboderausſelbſtändigerArbeitbeſtanden
hatundderGewinnaufGrundeinesBuch-
abſchluſſeszuermittelniſ oderermitteltwird,
oder

9. wennſievomFinanzamtzurAbgabeeiner
Steuererklärungaufgefordertwerden.

(2)BeſchränktSteuerpflichtigehabeneineSteuer-
erflärungüberdie inländiſchenEinkünfteim ab-
gelaufenenKalenderjahr(Veranlagungszeitraum)ab-
zugeben,
1,wenndiegeſamteninländiſchenEinkünftenah
AbzugderEinkünfte,diederLohnſteueroder
der Kapitalertragſteuerunterlegenhaben,
1000Reichsmarküberſtiegenhaben,oder

2. ohneRückſichtauf dieHöhederinländiſchen
Einkünfte,wenndieſeganzoderteilweiſeaus
Einkünftenaus Land-undForſtwirtſchaft,
aus Gewerbebetrieboderaus ſelbſtändiger
ArbeitbeſtandenhabenundderGewinnauf
GrundeinesBuchabſchluſſesermitteltwird,oder

3. wennſievomFinanzamtzurAbgabeeiner
Steuererklärungaufgefordertwerden.

814
(1) Der Ehemannhat in ſeinerSteuererklärung

auh dieEinkünfteſeinerEhefrauanzugeben,die
$26 desGeſeßesgemäßbei derZuſammenveran-
lagungderEhegattenmitſeinenEinkünftenzuſam-
menzurechnenſind.
(2)Der Haushaltsvorſtandhatin ſeinerSteuer-

erflärungauchdieEinkünftederKinderundanderen
Angehörigenanzugeben,die$27desGeſegesgemäß
beiderQuſammenveranlagungmitſeinenEinkünften
zuſammenzurechnenſind.

815
(1)WennderGewinnausdemgewerblichenBe-

triebgemäß$1derVerordnungübergeſonderteFeſt-
ſtellungvonBeſteuerungsgrundlagenvom27.No-
vember1937(Reichsgeſeßbl.1S.1317,Neichsſteuerbl.
S.1205)geſondertfeſtzuſtelleniſt,iſtderUnternehmer
zurAbgabeeinerErklärungüberdenGewinnausdem
Gewerbebetriebverpflichtet.

129
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(2)SoweitEinkünfteeinheitlichfeſtzuſtellenſind,

ſinddiezurGeſchäftsführungoderVertretungder
GeſellſchaftoderGemeinſchaftbefugtenPerſonenzur
AbgabeeinerErklärungüberdieEinkünftederBe-
teiligtenverpflichtet.

£16
(1)DieErklärungennach$$13bis15ſindunter

VerwendungderamtlichenVordrueabzugeben,
(2)Steuerpflichtige,dienahdenVorſchriftendes

HandelsgeſehbuchsoderaufGrundanderergeſeß-
licherVorſchriftenBücherführenund regelmäßig

AbſchriftderunverkürztenVermögensüberſicht(Haupt-
abſchluß),derVerluſt-undGewinnüberſichtund,wenn
einJahresbericht(Geſchäftsbericht)vorliegt,auchdieſen
beizufügen.

\

Zu$ 26,27und32desGeſetzes
&17

Haushaltsbeſteuerung
(1)ZumHaushaltdesSteuerpflichtigengehören

minderjährigeKinderundandereminderjährigeAn-
gehörigeim Sinn von$10Ziffern3 bis 6 des
Steueranpaſſungsgeſehesdann,wennfiebeieinheit-
licherWirtſchaftsführungunterLeitungdesSteuer-
pflichtigendeſſenWohnungteilenoderſi<mit ſeiner
EinwilligungaußerhalbſeinerWohnungnichtzu
Erwerbszwe>en,ſondernzuZweckenderErziehung
oderAusbildungim Jn- oderAuslandaufhalten.
DieſeVorausſeßungiſ z.B. erfülltbeiminder-
jährigenAngehörigendesReichsarbeitsdienſtes(bis
zumaußerplanmäßigenTruppführeroderbis zur
außerplanmäßigenGehilfineinſ<ließli<)und bei
Wehrmacht8angehörigen(biszumGefreitenoderbei
Fahnenjunkernbis zumOberxfähnricheinſ<hließli<).
(2)VerheirateteminderjährigeKinderundandere

verheirateteminderjährigeAngehörigeimSinnvon
$10Ziffern3 bis 6 desSteueranpaſſungsgeſezes,
diedemHaußshalteinesSteuerpflichtigenangehören,
ſindniht mit demHaushaltsvorſtand,ſondernmit
ihremEhegattenzuſammenzuveranlagen,wenndie
Vorausſezungendes$26desGeſegesvorliegen.
(8s)SinddieVorausſebungenderQuſammenver-

anlagungmitminderjährigenKindernoderanderen
minderjährigenAngehörigen($10Ziffern3 bis6
desSteueranpaſſungsgeſeßes)bei einemSteuer-
pflichtigengegeben,derzumHaushalteineranderen
Perſongehört,mitderernichtzuſammenzuveran-

lageniſt,fo werdendieKinderoderanderenAn-
gehörigennurmitdemSteuerpflichtigen,nihtmit
demHaushaltsvorſtand,zuſammenveranlagt.

818
Kinderermäßigung

(1)Jm Fall des$17Abſay2 ſtehtdemHaus-
haltsvorſtandKinderermäßigungnurdannzu,wenn
erimVeranlagungszeitraumüberwiegendundmin-
deſtensvierMonatedieKoſtendesUnterhaltsund
derErziehunggetragenhat.
(2)Im Falldes$17Abſaß3 ſtehtdemSteuer-

pflichtigenKinderermäßigungzu.Danebenſtehtauh
demHaushaltsvorſtandKinderermäßigungzu,wenn
erimVeranlagungszeitraumüberwiegendundmin-
deſtensvierMonatedieKoſtendesUnterhaltsund
derErziehunggetragenhat.
(3)AlsBerufsausbildungimSinnvon$32Ab-

ſaß5Ziffer3 Buchſtabea desGeſeyesgiltauchdie
Ausbildungin derHauswirtſchaftgegenLehr-oder
Schulgeld,dieZugehörigkeitzumReichsarbeitsdienſt
(bis zumaußerplanmäßigenTruppführeroderbis
zuraußerplanmäßigenGehilfineinſ<ließli<)unddie
ZugehörigkeitzurWehrmacht(beiFahnenjunkernbis
zumOberfähnricheinſchließlichundbeianderenWehr-
machtsangehörigenbis zumGefreiteneinſhließli<).

$19
Abrundung

VorderEinordnungindieStufenderEinkommen-
ſteuertabelleiſtdasEinkommenaufdennächſtendur<
50 teilbarenReichsmarkbetragnah untenabzu-
runden.

820
Nachſteuer

bei fteuerli<begünſtigtenNü>lagen
(1) ÜberſteigenbeidemSteuerpflichtigenoder

ſeinemRechtsna<hfolgerdieEntnahmenausdemBe-
triebdieimWirtſchaftsjahrerzieltenEinkünfteaus
GewerbebetrieboderausLand-undForſtwirtſchaft,
ſoiſtderUnterſchiedsbetragvondennac$58ades
Einkommenſteuergeſeßes1925in derFaſſungder
Notverordnungvom5.Juni 1931(Neichsgeſegbl,T
S.279,311)odernah$36Abſah1derErſtenVex-
ordnungzur.DurchführungdesEinkommenſteuer-
geſeßesvom6.Februar1935(Neichsgeſeßbl.TS.153)
ſteuerlichbegünſtigtenRücklagenabzuziehenuundmit
5vomHundertnahzuverſteuern.



(2)EinerEntnahmeimSinndesAbſatzes1ſtehen
dieVeräußerungdesBetriebs,dieVeräußerungvon
AnteilenamBetxiebsvermögen,dieAufgabedesBe-
triebsundſole Darlehenglei, diedemUnter-
nehmer(Mitunternehmer)oderſeinenAngehörigen
ausMittelndesBetriebsgewährtwerden.
(s)Soweiteineſteuerli<begünſtigteRücklageam

SchlußdesWirtſchafisjahrs1940(1939/40)noch
befteht,iſtfiebeiderVeranlagungfürdasKalender-
jahr 1940mit 5vomHundertna<zuverſteuern.

Zu$33desGeſetzes
821

AußergewöhnlicheBelaſtungen
(1)AußergewöhnlicheBelaſtungenimSinnvon

$33desGeſegesliegenvor,wenneinemSteuer-
pſlihtigengrößereAufwendungenals der über-
wiegendenMehrzahlderSteuerpflichtigengleicher
Einkommens-undVermögensverhältniſſeundglei-
<enFamilienſtandsentſtehenundwenndieAuf-
wendungennichtzudenBetriebsausgaben,Werbungs-
foſtenoderSonderausgabengehören.
Beiſpiele:
1. außergewöhnliheAusgaben,die dur< den
UnterhaltvonKindernodervonbedürftigen
ſonſtigenAngehörigen($ 10 StAnpG) des
Steuerpflihtigenoder ſeiner Ehefrauer-
wachſen,auchwenndieKinderoderſonſtigen
AngehörigennihtzumHaushaltdesSteuer-
pflichtigenzählen;
Ausgaben,diedur<Krankheit,Todesfall,
UnglücksfalloderſonſtigebeſondereUmſtände
erwachſen.

(2) EineweſentlicheBeeinträchtigungderſteuer-
lichenVLeiſtungsfähigkeitkommterſt in Betracht,
wenndieaußergewöhnlicheBelaſtunginvomHundert
desEinkommensbeträgt(Sonderbelaſtungsmindeſt-
grenze):

tw
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Zuberü>ſichtigenſinddabeinuxſolcheAngehörigen
imSinn von$10Ziffern3 bis6 desSteuexan
paſſungsgeſeges,für diedemSteuerpflichtigenKin-
derermäßigungzuſtehtoder auf Antraggewährt
wird.VolljährigeKinder,dieganzoderüberwiegend
aufKoſtendesSteuerpflichtigenunterhaltenwerden,
ſindauchdannzuberü>ſihtigen,wennfürſieKinder:
ermäßigungnichtinBetrachtkommt.
(3)WegenaußergewöhnlicherBelaſtungendurch

KinderoderſonſtigeAngehörige($10 Steuer:
anpafſungsgeſeßz),dieJudenſind,wirdeineSteuer-
ermäßigungnihtgewährt.

Zu$34desGeſeyes
822

Außerordentliche Waldnußung
Bei ausſeßendenforſtwirtſchaftlihenBetrieben,

beidenendieforſtwirtſchaftlichgenußteFläche150ha
niht überſteigtundordnungämäßigeBuchführung
nichtvorhandeniſt,werdenaufAntragzurAbgeltung
aller Betriebsausgaben,die bei außerordentlicher
Waldnußzungentſtehen,40vomHundertderBetriebs-
einnahmenabgezogen,wenncinBeſtandsvergleichfür
dasſtehendeHolzniht vorgenommenwird.

Zu $35desGeſetzes
£23

Vorauszahlungen derLand-undForſtwirte
(1)Steuerpflichtige,derenEinkünfteüberwiegend

ausLand-undForſtwirtſchaftherrühren,habenam
10.Märzundam10.Juni VorauszahlungeninHöhe
einesViertelsundam 10.DezembereineVoraus:
zahlungin HöhederHälftederzulegtveranlagten
Einkommenſteuerzu entrichten.Steuerpflichtige,
derenEinkünfteüberwiegendausForſtwirtſchäfther-
rühren,habendagegendieVorauszahlungenanden
im$35desGeſeßesbeſtimmtenFälligkeitstagenin
Höheje einesViertelsderzuleztveranlagtenEin-
fommenfieuerzuentrichten.
(2)FürBetriebedesGartenbaus(insbeſonderedes

Obſt-undGemüſebaus)undderWeidewirtſchaft
könnendieOberfinanzpräfidentendieFälligkeiistage
fürdieVorauszahlungenunddieVerteilungderVor-
auszahlungenaufdie einzelnenFälligkeitstageab-
weichendvonAbſaß1 Saz1 beſtimmen.



824
AbrundungundKleinbetrag

bei Vorauszahlungen
(1)Der JahresbetragderEinkommenſteuervor-

auszahlungeniſ aufdennächſtendur 4 teilbaren
Reichsmarkbetragnachuntenabzurunden.
(2)Vorauszahlungenwerdennurerhoben,wenn

ſievierteljährli<mindeſtensdreiReichsmarkbe-
tragen.

Zu$46Abſaß1Ziffer2desGeſees
$25

Ausglei<vonHärtenbeiderVeranlagung
Wird einArbeitnehmernur aufGrunddes846

Abſab1Ziffer2 desGeſeßesveranlagt,ſo darfder
Steuerbetrag,der nah Anrechnungder Steuer-
abzugsbetrágenohzuerhebeniſt,
beiSteuerpflichtigen,die in dieSteuergruppeI
fallen,20vomHundert,

beiSteuerpflichtigen,diein dieSteuergruppeII
fallen,15vomHundertund

beiSteuerpflichtigen,dieindieSteuergruppe[TI
vderTV fallen,10vomKundert

derEinkünftenichtüberſteigen,vondenenderSteuer-
abzugnichtvorgenommenwordeniſt.Dasgiltniht,
wenndieEinkünſte,vondenenderSteuerabzugvom
Arbeitslohnniht vorzunehmenwar,2000Reichs-
marküberſteigen.

Berlin, 17.März 1939

Zu$49desGeſezes-
$26

BefreiungbeſhränktSteuerpflichtiger
in abgetrenntenGebieten

BeſchränktSteuerpflichtige,dieEinkünfteausin-
ländiſchenöffentlichenKaſſeneinſchließlichderKaſſen
derDeutſchenReichsbahnundderReichsbankmit
RückſichtaufeingegenwärtigesoderfrüheresDienſt-
verhältnisbeziehenunddieſeitdem1.April 1921
ihrenWohnſißodergewöhnlichenAufenthaltineinem
aufGrunddesVerſaillerVertragsvomDeutſchen
ReichabgetrenntenGebietehaben,werdenmitdieſen
EinkünftenvonderEinkommenſteuerfreigeſtellt,\o-
langeundſoweitdieſeEinkünftein demGebiet,in
demdiebeſchränktSteuerpflichtigenihrenWohnſitz
odergewöhnlichenAufenthalthaben,einerentſpre-
endenSteuerunterliegen.Soweitin Staatsver-
trägenetwasanderesbeſtimmtiſt oderdieDoppel-
beſteuerungaufandereWeiſebeſeitigtiſt,hatesdabei
ſeinBewenden.

827
Jnkrafttreten

DieſeDurchführungsbeſtimmungengeltenerftmals
für denVeranlagungszeitraum1939.Mit dieſer
WirkungtretenſieandieStellederZweitenVer-
ordnungzurDurchführungdesEinkommenſteuer-
geſeßesvom6.Februar1938(Reichsgeſepbl.I S. 143,
Reichsſteuerbl.S. 129).

Der Reichsminiſter der Finanzen
Jn Vertretung
Reinhardt

Druckfehlerberichtigung
Jn derVerordnungüberBaubeſchränkungenzur

SicherungderGewinnungvonBodenſchäßenvom
28.Februar1939(Neichsgeſeßbl.T S. 381)mußes
in derleßtenZeiledes$2 Abſ.1 ſtatt„dur den
Bergbauzuſichernundzuſteigern.“richtigheißen:
„durchdenBergbauzuſichernoderzuſteigern.“

Das Reichsgeſezblatterſcheintin zweigeſondertenTeilen—Teil [undTeil 1 _.
FortiaufenderBezugnurdur diePoſtauſtalten.BezugspreisvierteliährlichfürTeil|=2,70.2.4,fürTeil1=2,302.4.
Einzelbezugjeder(auchjederälteren)NummernurvomReichsvérlägsamt,BerlinNW40,ScharnhorſſtraßeNr.4
(Fernſprecher:42.9265— Poſtſche>konto:Berlin96200). Eiuzelnummernwerdenna< *
PreisfürdenactſeitigenBogen15.5,ausabgelaufenenJahrgängen10Fz, ausſchließlich

BeigrößerenBeſtellungen10bis60v.H. igermäßi e
HerausgegedenvomNeichôminiſteriumdesJunern.—GedrucktinderNeichsdrukerei,Berlin,

E 2Sr .TILT TERCHEACEUDT.
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BekannimachungderneuenFaſſungdezEinkommenſteuergeſeßzes*)
Vom 27,Februar1939

Auf Grunddes$6 desGeſeyeszur AnderungdesEinkommenſteuergeſezesvom17,Februar1939
(Reichsgeſebbl.TIS. 283)wirdderWortlautdesEinkommenſteuergeſezesnachſtehendbekanutgemacht.

Berlin,27.Februar1939

Der Reichsminiſter derFinanzen
Ju Vertretung
Reinhardt

Einkommenſteuergeſeßz
(EStG 1939)

Vom 27.Februar1939

Jnhaltsüberſicht
|,Steuerpflht $1 7.NichtabzugsfähigeAusgaben $12

g 2 > u: 8, Die einzelnenEinkunftisarten $$ 13 bis 24ll.Ginkommen $82bis24 a)Land-undForſtwirtſchaft.… $$13und14
1.Einkunftsarten,Einkünfte,Einklommen$2 b)Gewerbebetrieb $815bis17
2.SteuerfreieEinkünfte $3 e)SelbſtändigeArbeit 818
3.Gewinneee aerannare8$$4bis7 d)NichtſelbſtändigeArbeit $19
4.ÜberſchußderEinnahmenüberdie €)Kapitalvermögen $20
Werbungskoſten„erre $58und9 : H VermietungundVerpachtung$21

5.Sonderausgaben.…….….-pteten $10 2)SonſtigeÉinkünſte 8822und23
6.BercinähmmaundBeransgabung$11 H)GemeinfameVorſchriften.…….$24

Saft nidiLad:LandOſererirddieſudetendeatiesSeel.
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V. Entrichtungder Sieuer.…….ennoena $$35bis 47
1. Vorauszahlungen„n. SF35bis37
2.SteuerabzugvomArbéits[ohn(Lohn-
ſteuer), " 2s ts Sies IERIRIS…$$38 bis42

3. Steuerabzugvom Kapitalertrag
(Kapitalertragſteue) $$43und44

4. Steuerabzugvon ſonſtigenEin-
fünften ¿ceras uciccruatore $45

5. Veranlagungvon ſteuerabzugspflich-
tigenEinkünften„.............. $46

6. Abſchlußzahlung............... g47
VI.BeſteuerungnahdemVerbrauch $48
VII.BeſteuerungbeſchränktSteuerpflichtiger$$49und50
VII.Gchlußvorſhrit. $51

298
THL,Beranlagung n. $825 bis31

1.Veranlagungszeitraum.…......., 825
2. Haushaltsbeſteuerung„.......... EF26und27
3. Beſteuerungbel fortgeſezterGüter-
gemeinſchaft $28

4. Durchſchnittſäße„.............. $29
9. BeſteuerungbeiAuslandsbeziehungen$30
6. Pauſchbeſteuerung.…............ $31

IV.Saf FF32bis34
L Sieuergruppen................ $832
2. AußergewöhnlicheBelaſtungen.….…. $33
3. Steuerſäßgebei außerordentlichen
Einkünften... £34

1.Steuerpflicht
81

(1) NatürlichePerſonen,die im Jnland einen
WohnſißzoderihrengewöhnlichenAufenthalthaben,
ſindunbeſchränkteinkbommenſteuerpflihtig.Die un-
beſ<ränkteEinkommenſteuerpflichterſtre>tſi<auf
ſämtlicheEinkünfte.
(2)NatürlichePerſonen,dieim Jnlandweder

einenWohnſi nochihrengewöhnlichenAufenthalt
haben,ſindbeſhränkteinkommenſteuerpflichtigmit
inländiſchenEinkünftenimSinndes$49.

ll. Einkommen
1.Einkunftsarten, Einkünfte, Einkommen

82
(1)Die Einkommenſteuerbemißtſi< na<dem

Einkommen,dasderSteuerpflichtigeinnerhalbeines
Kalenderjahrsbezogenhat.
(2)EinkommeniſtderGeſamtbetragderEinkünfte

ausdenimAbſaß3 bezeichnetenEinkunftsartennah
AusgleichmitVerluſten,dieſih auseinzelnenEin-
ausgaben($10).
(3)DexEinkommenſteuerunterliegennur:

EinkünfteausLand-undForſtwirtſchaft,
EinkünfteausGewerbebetrieb,
EinkünfteausſelbſtändigerArbeit,
EinkünfteausnichtſelbſtändigerArbeit,
EinkünfteausKapitalvermögen,

DfgORO+ſonſtigeEinkünfteimSinndes$22.
QuwelcherEinkunfisartdieEinkünfteim einzelnen
Fall gehören,beſtimmtſi< nah den$813bis 24.
(4)EinkünfteimSinndesAbſaßes3 ſind:
1. beiLand-undForſtwirtſchaft,Gewerbebetrieb
undſelbſtändigerArbeitderGewinn($84
bis 7); :

2. beidenanderenEinkunftsartenderÜberſchuß
der Einnahmenüberdie Werbungskoſten
($$8 und9).

(5)Bei Land-undForſtwirtenundbeiGewerbe-
treibenden,derenFirmaimHandelsregiſtereingetra-
geniſt unddieBüchernah denVorſchriftendes
Handelsgeſeßbuhsordnungsmäßigführen,iſ der
GewinnausLand-undForſtwirtſchaftoderaus
GewerbebetriebbeiErmittlungdesEinkommensfür
dasKalenderjahrzu berückſichtigen,in demdas
Wirtſchaftsjahrendet.Wirtſchaftsjahriſt:

1, beiLand-undForſtwirten,gleichvielobſie
Bücherführenodernicht,derZeitraumvom
1,Juli biszum30.Juni;

2, beiGewerbetreibendenderZeitraum,fürden
ſieregelmäßigAbſchlüſſemachen.

2.SteuerfreieEinkünfte
| $3

Steuerfreiſind:

-Wehrmachtfürſorge-und-verſorgungsgeſeßund
nahdemReichsarbeitsdienſtverſorgungsgeſeß,
undzwar:
a) dieaufGrundderDienſtzeitfürſorgeund

5 verſorgunggewährtenBekleidungsbeihil-
fen,Abfindungen,laufendenUnterſtüßun-
en,Dienſtbelohnungen,Übergangsbeihil-
Fa undKapitalabfindungen,

b) dieaufGrundderBeſchädigtenfürſorge
und -verſorgunggewährteSeilfürforce
unddieVerſehrtengelder,Übergangsunter-
Lueeacrlse LA für Ar!Apr
ngsunfähige,Pflegezulagen,Blindenzu-

lagenundKapitalabfindungeu,
e)die-aufGrundderHinterbliebenenfürſorge
govihrienSterbegelderandieHinterblie-
benenderEmpfängervonVerſehrtengeld,
vonÜbergangsunterſtühung,vonRente
ür Arbeit8verwendungsunfähigeundvon
ge-.oder:Blindenzulagefowie‘dieBe-

ſtattungsgelder, ;



d) dieaufGrundderHinterbliebenenverſor-
gunggewährtenWitwen-undWaiſen-
renten,UnterhaltsbeiträgeausWitwen-
rente,WitwenabfindungenausWitwen-
reiteunddieElternrenten,

e) dieKinderzuſchläge,ſoweitſiezudennah
denBuchſtabena bis d ſteuerfreienBe-
zügengezahltwerdenunddieUmzugsent-
ſchädigungen;

. diefolgendenBezüge:
a) VerſorgungsgebührniſſenahdenVorſchrif-

tendesReichsverſorgungsgeſeßzes,ſoweit
esſi<hniht umGebührniſſehandelt,die
nur aufGrundderDienſtzeitgewährt
werden,

b) Verſtümmelungszulagen,
e) Zuſchläge,dieWitwenundWaiſenvon
BerufsoffizierenundvonBeamtenderalten
WehrmachtanStellederKrieg8verſorgung
erhalten,

d) ZuſchüſſeanStellevonZulagennachden
Militärpenfionsgeſezen,Mllitärverſor-
gungsgeſeßenunddemKolonialbeamten-
geſesoderanStelleeinerVerſorgungnah
demUnfallfürſorgegefeb,

e) Zivilverſorgungsentſchädigungen,dieim
WegdesHärteausgleihsehemaligenKapi-
tulantenlaufendgewährtwerden,

f) einmaligeÜbergangsbeihilfen,einmalige
UmzugsentſchädigungenundZulagenzu
denÜbergangsgebührniſſennahdemWehr-
machiverſorgungsgeſeß;

. beiallenAngehörigenderWehrmacht,der#/-
Verfügungstruppe,deruniformiertenVoll-
zugspolizeidesReichsundderGemeinden,der
MotorſportſhulendesNSKK undbeiallen
AngehörigendesReichsarbeitsdienſtes(ein-
\{ließli<desArbeitsdienſtesfürdieweibliche
Jugend)
a) derWertderihnenausDienſtbeſtänden
überlaſſenenDienſtkleidung,inderKriegs-
marineauchdasKleidergeld,

hb)EinkleidungsbeihilfenundAbnußzungsent-
\<ädigungenfürdieDienſtkleidung,ſoweit
ſiedenzumTragenoderBereithaltenvon
DienſtkleidungVerpflichtetengewährt
werden, |

€) Verpflegungs-undBeköſtigungszuſchüſſe,
à)derGeldwertderfreienärztlichenBehand-

lung,derfreienKrankenhauspflege,des
freienGebrau<8vonKur- undHeilmitteln
undderfreienärztlichenBehandlunger-
kranfierEhefrauenundunterhaltsbere<-
tgterKinder,

€) dasDienſteinkommenvonmobilverwen-
detenAngehörigendexWehrmacht.

AngehörigederWehrmachtſinddieSoldaten
undWehrmachtbeamten;

a rpflichtigew Erfüllungder afti-*venDienſtpflichtaberderAbleiſtungvon
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Übungen($888,20desWehrgeſeßes)von
derWehrmachterhalten,

b) ArbeitsdienſtpflihtigewegenErfüllung
der Arbeitsdienſtpflicht($3 desReichs-
arbeitsdienſtgeſeßes)vomReichsarbeits-
dienſterhalten,

c) ArbeitsmaidenundKameradſchaftsälteſte
imArbeitsdienſtfürdieweiblicheJugend
erhalten;

geſeb;

dieAblöſungöffentlicherAnleihen;-

undEhrenzeichenvexbundenſind,undFront-
zulagen;
BezügeauseinerKrankenverſiherungundder
reihsgeſeßlihenUnfallverſiherungſowieSach-
leiſtungenausdenübrigenZweigenderReichs-
verſicherung;

nean aufGrunddesGeſeheszur
OrdnungdernationalenArbeit;
Kapitalabfindungenauf Grund der Reichs-
verſicherung,derBeamtenpenſionsgeſeßeund
derMilitärverſorgung;
die verſiherungsmäßigeArbeitsloſenunter-
ſtüßung,dieKriſenunterſtüßungundKurz-
arbeiterunterſtüßung;
Bezügeaus öffentlichenMitteln oderaus
MittelneinexöffentlichenStiftung,diewegen
HilfsbedürftigkeitoderalsBeihilfefürZwecke
derErziehungoderAusbildung,derWiſſen-
ſhaftoderKunſtbewilligtwerden;
Heiratsbeihilfenund Geburtsbeihilfenan
Arbeitnehmer;
die aus öffentlichenKaſſengezahltenAuf-
wandsentſ<hädigungenundReiſekoſten,Da-
gegenfindEntſchädigungen,diefürVerdienſt-
ausfallundZeitverluſtgezahltwerden,ſteuer-
pflichtig;
beiAuslandsbeamtendieEinkünfte,die in
demStaat derBeſteuerungunterliegen,in
deſſenGebietdie Auslandsbeamtenihren
Dienſtorthaben.Dies gilt niht für die
inländiſchenEinkünftedes$49.

3. Gewinn
84

Gewinnbegriff im allgemeinen

den derEntnahmenundvermindertumden
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demBetriebfür ſich,für ſeinenHaushaltoderfür
anderebetriebsfremdeZweckeim Lauf desWirt-
ſchaftsjahrsentnommenhat.EinlagenſindalleWirt-
ſchaſtsgüter(Bareinzahlungenund ſonſtigeWirt-
ſchaftsgüter),die der SteuerpflichtigedemBetrieb
im Lauf desWirtſchaftsjahrszugeführthat. Bei
derErmittlungdesGewinnsſinddieVorſchriften

undBodens,derzumAnlagevermögengehört,bleibt
außerAnſa.
(2)Der SteuerpflichtigedarfdieVermögensüber-

ſiht (Vilanz) auchnad ihrer Einreichungbeim
Finanzamtändern,ſoweitſiedenGrundſäßenord-
nungsmäßigerBuchführungunterBefolgungder
VorſchriftendieſesGeſeßesnichtentſpricht.Darüber
hinausiſt eineÄnderungderVermögensüberſicht
(Bilanz)nurmitZuſtimmungdesFinanzamts,im
Rechtsmittelverfahrenmit ZuſtimmungderRechts-
mittelbehördezuläſſig.
(3)WeichtdasBetriebêävermögenamSchlußdes

einzelnenWirtſchaftsjahrsvom Betriebsvermögen
amSchlußdesvorangegangenenWirtſchaftsjahrsin
derRegelnichtweſentlichab,ſo kannalsGewinn
derÜberſchußderBetriebseinnahmenüberdie Be-
trieb8ausgabenangeſeßtwerden. Dabei können
wirtſchaftlihins GewichtfallendeSchwankungen
imBetriebsvermögen,diein cinemWirtſchaftsjahr
ausnahmêweiſeauftreten,dur<ZuſchlägeoderAb-
ſchlägeberückſichtigtwerden.
(4)Betriebsausgabenſind die Aufwendungen,

diedurchdenBetriebveranlaßtſind.

85
Gewinnbei Vollkaufleuten

BeiGewerbetreibenden,derenFirmaimHandels-
regiſtereingetrageniſt,iſtfürdenSchlußdesWirt-
ſchaftsjahrsdasBetrieb8vermögenanzuſezen($4
Abſag1 Saß1),dasnachdenGrundſäßenordnungs-
mäßigerBuchführungauszuweiſeniſt.DieVorſchrif-
tenüberdieEntnahmenunddieEinlagen($4-Ab-
ſaß1),überdieZuläſſigkeitderBilanzänderung($4
Abſatz2),überdieBetricbsausgaben($4 Abſaß4)
undüberdieBewertung($6)ſindzubefolgen.

86
Bewertung

Súr dieBewertungdereinzelnenWirtſchafts-
güter,diedemBetriebdienen,giltdasfolgende:

1.WirtſchaftsgüterdesAnlagevermögens,dieder
Abnuzungunterliegen,ſindmit denAn-
ſchaffungs-oderHerſtellungskoſten,vermindert
umdieAbſetzungenfür Abnußungnah $7,
anzuſezen,Jst derTeilwertniedriger,ſo
kanndieſerangeſeßtwerden.Teilwertiſtder
Betrag,deneinErwerberdesganzenBetriebs
im RahmendesGeſamtkaufpreiſesfür das
einzelneWirtſchaftsgutanſevenwürde;dabei
iſt davonauszugehen,daßderErwerberden
Betriebfortführt.Bei Wirtſchaftsgüterndes
Anlagevermögens,derenbetrieb8gewöhnliche

NuzungsdauererfahrungsgemäßfünfJahre
niht überſteigt,dürfen buchführendeLand-
undForſtwirteſowieGewerbetreibendeund
AngehörigederfreienBerufe,dieBüchernach
denVorſchriftendesHandelsgeſeßbu<hsord-
nungsmäßigführen,dieAbſeßungenfür Ab-
nußunghöherals nah $7 undohneRück-
ſiht auf denTeilwertbemeſſen.Bei Wirt-
\haftsgütern,diebereitsamSchlußdesvor-
angegangenenWirtſchaftsjahrszumAnlage-
vermögendesSteuerpſflichtigengehörthaben,
darfderBilanzanſaÿniht überdenleßten
Bilanzanſaßhinausgehen.

2. Anderealsdiein Ziffer1 bezeichnetenWirt-
ſchaft8güterdesBetriebs(GrundundBoden,
Beteiligungen,Geſchäfts-oderFirmenwert,
Umlaufsvermögen)findmitdenAnſchaffungs-
oderHerſtellungskoſtenanzuſeßen.Stattder
AnſchaffungsoderHerſtellungskoſtenkannder
niedrigore Teilwert(Ziffer1Sah 3) angeſeßt
werden.BeiWirtſchaftsgütern,diebereitsam
SchlußdesvorangegangenenWirtſchaftsjahrs
zumBetriebsvermögengehörthaben,kannder
Steuerpflichtigein denfolgendenWirtſchafts-
jahrendenTeilwertauhdannanſeßen,wenn
erhöheriſtalsderleßteBilanzanſaß;esdür-
fenjedo<höchſtensdieAnſchaffungs-oderHer-
ſtellungskoftenangeſeßtwerden,Beiland-und
forſtwirtſchaftlichenBetriebeniſ auhderAn-
ſaßdeshöherenTeilwertszuläſſig,wenndas
denGrundſäßenordnungsmäßigerBuchfüh-
rungentſpricht.

3. VerbindlichkeitenfindunterſinngemäßerAn-
A derVorſchriftenderZiffer2 anzu--

egen.
4, EntnahmendesSteuerpflichtigenfür ſich,für
ſeinenHaushaltoderfüranderebetriebsfremde
ZweckeſindmitdemTeilwertanzuſetzen.
. EinlagenſindmitdemTeilwertfürdenJeit-
punktderZuführung,höchſtensjedo<mitden
tatſächlichenAnſchaſſungs-oderHerſtellungs-
foſtenanzuſeßen.

6,BeiEröffnungeinesBetriebsoderentgeltlichem
ErwerbeinesBetriebsfinddieWirtſchafts-
itermitdemTeilwert,hôchſtens-jedo<mit
n tatſächlichenAnſhaffungs-oderHerſtel-
lungsfoſtenanzuſehen.

87

[bul

verringerung
(1)BeiGebäudenundſonſtigenWi gütern

derenVerwendungoderMuhangburt besStena:
pflichtigenzurErzielungvonEinkünftenfih erfah-
rungsgemäßaufeinenZeitraumvonmehralseinem
Jahrerſtre>t,kannjeweilsfüreinJahr derIeil der
Anſchaffungs-oderBe n abgeſeztwer-
den, derbeiVerteilungDieſerKoſtenaufdieGeſamt-
dauerderVerwendungoderNußungaufeinJahrtfällt(AbſezungfürAbnnhung).DieAbbemißitſichHierbeinacderbetriebbgewöhnliches



NuzungsdauerdesWirtſchaftsguts,Abſetzungenfür
außergewöhnlichete<niſheoderwirtſchaftlicheAb-
nußungſindzuläſſig.
(2)Bei Bergbauunternehmen,Steinbrüchenund

anderenBetrieben,dieeinenVerbrauchderSubſtanz
mit ſi bringen,ſindAbſezungenfür Subſtanzver-
Tg zuläſſig.Abſay1 iſt entſprehendanzu-
wenden. '

4.Überſchuß
der Einnahmen über die Werbungskoſten

88
Einnahmen

(1)EinnahmenfindalleGüter,diein Geldoder
GeldeswertbeſtehenunddemSteuerpflichtigenim
RahmeneinerderEinkunftsartendes$2 Abſay3
Ziffern4 bis 7 zuſließen.
(2)Einnahmen,dieniht in Geldbeſtehen(Woh-

nung,Koſt, Warenund ſonſtigeSachbezüge),ſind
mitdenüblichenMittelpreiſendesVerbrauchsorts
anzuſetzen.

$9
Werbungskoſten

WerbungskoſtenſindAufwendungenzurErwer-
bung,SicherungundErhaltungderEinnahmen.
Sie ſindbeiderEinkunftsartabzuziehen,beiderſie
erwachſenſind. Werbungskoſtenſindauch:

1. Schuldzinſenundauf beſonderenVerpflich-
tungsgründenberuhendeNentenunddauernde
Laſten,ſoweitfiemit einerEinkunftsartin
wirtſchaftlihemZuſammenhangſtehen;
SteuernvomGrundbeſiß,ſonſtigeöffentliche
AbgabenundVerſicherungsbeiträge,ſoweit
folheAusgabenſih aufGebäudeoderaufGe-
genſtändebeziehen,diedemSteuerpflichtigen
zurEinnahmeerzielungdienen;

3. BeiträgezuBerufsſtändenundfonſtigenBe-
rufsverbänden,derenQwe>niht auf einen
wirtſchaftlihenGeſchäftsbetriebgerichtetiſt;

. notwendigeAufwendungendesSteuerpflich-
tigenfürFahrtenzwiſchenWohnungundAr-
beitſtätte;

9. Aufwendungenfür Arbeitsmittel(Werkzeuge
undBerufskleidung);
Abſebungenfür Abnußzungundfür Subſtanz-
verringerung($7).

BD

5. Sonderausgaben
810

(1) Sonderausgaben,dievomGeſamtbetragder
Einkünfteabzuziehenſind,ſindnurdiefolgenden:
1. Schuldzinſenundauf beſonderenVerpflich-
tungsgründenbadeRentenunddauernde
buen.+ E PE, oderWer
ungsfoſtenſin mit Einkünfteninwiri-
ſcaſtlichemVeranlagungaußerBetracitbleiben;

Reichsgeſepbl.19391

e 28,Februar1939 301
| 2. BeiträgeundVerſicherungsprämienzuKran-

ken-,Unfall-,Haftpflicht-,Angeſtellten-,Jnva-
liden-undErwerbsloſenverſicherungen,zuVer-
ſicherungenaufdenLebens-oderTodesfallund
zuWitwen-,Waiſen-,Verſorgungs-undSterbe-
faſſen;

3. Beiträgean Bauſparkaſſenzur Erlangung
vonBaudarlehen;

4. beibu<hführendenLand-undForſtwirteaund
bei Gewerbetreibenden,dieBüchernah den
VorſchriftendesHandelsgeſehbuchsführen,die
in denbeidenvorangegangenenWirtſchafts-
jahrenentſtandenenVerluſteaus Land-und
&ForſtwirtſchaftundausGewerbebetrieb,ſo-
weitſienichtbeiderVeranlagungfürdievor-
angegangenenKalenderjahreausgeglichenoder
abgezogenwordenſind. Die HöhedesVer-
[uſtesiſtnahdenVorſchriftendex$$4bis7
zuermitteln.

(2) Ergänzungen zu Abfabß1 Ziffern 2
und 3

1. UnterAbſaß1 YJiffern2 und 3 fallenauh
BeiträgeundVerſicherungsprämienfür die
EhefrauundfürnichtjüdiſheAngehörigeim
Sinn von$10 Ziffern3 bis 6 desSteuer-
anpaſſungsgeſeßes,diemit demSteuerpflich-
tigenzuſammenveranlagtwerden,und für
volljährigeKinder,fürdiedemSteuerpflich-
tigenKinderermäßigunggewährtwird.

. BeiträgeundVerſicherungsprämienanſolche
VerſicherungsunternehmenoderBauſparkaſſen,
die wederihre Geſchäftsleitungno< ihren
Sig im Jnland haben,ſindnur dannab-
zugsfähig,wenndieſenUnternehmendieEr-
laubniszumGeſchäftsbetriebimJnlandex-
teiltiſt.

3, DieAbzügefürSonderausgabenimSinndes
Abſatzes1 Ziffern2 und3 dürfenzuſammen
denJahresbetragvon500Reichsmarknicht
überſteigen.DieſerBetragerhöhtſichfür die
Ehefrauum300Reichsmark,fürnihtjüdiſche
AngehörigeimSinnvon$10Ziffern3 bis6
desSteueranpaſſungsgeſeßeswie folgt:

fürdenerſtenAngehörigenum
300Reichäamark,

für denzweitenAngehörigenum
400Reichsmart,

fürdendrittenAngehörigenum
600Neichsmark,

fürdenviertenAngehörigenum
800Neichsmark,

für denfünftenundjedenweiterenAn-
gehörigenumje 1000Reichsmark.

Soweitſi dieErhöhungnah derZahl der
_ Angehörigenvemißt,tritt ſie nur ein,wenn
dieAngehörigenmit demSteuerpflichtigen
zuſammenveranlagtwerdenoderwennes
ſih um volljährigeKinderhandelt,für die
demSteuerpflihtigenKinderermäßigungge-
währtwird.
Hat die-Steuerpflihtniht währendeines
vollenKalenderjahrsbeſtanden,foiſtderJah-

78
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resbetragna<Ziffer3 entſprechenddexZahl
dervollenMonate,in denendieSteuerpflicht
beſtandenhat, herabzuſeßenund auf volle
Reichsmarknachuntenabzurunden.

6. VereinnahmungundVerausgabung
811

(1)EinnahmenſindinnerhalbdesKalenderjahrs
bezogen,indemſiedemSteuerpflichtigenzugefloſſen
ſind.NegelmäßigwiederkehrendeEinnahmen,diedem
SteucrpflichtigenkurzeZeitvorBeginnoderkurze
ZeitnahBeendigungdesKalenderjahrs,zudemſie
wirtſchaftli<hgehören,zugefloſſenſind,geltenals in
dieſemKalenderjahrbezogen.Die Vorſchriftenüber
dieGewinnermittlung($4 Abſahß1, $5) bleiben
unberührt.
(2)Ausgabenſindfür dasKalenderjahrabzu-

ſeßen,in demſiegeleiſtetwordenſind.Für regel-
mäßigwiederkehrendeAusgabengiltAbſay1Say2
entſprechend,Die Vorſchriftenüberdie Gewinn-
ermittlung($4 Abſatz1,$5)bleibenunberührt.

7. NichtabzugsfähigeAusgaben
g12

UnbeſchadetderVorſchriftdes$10dürfenweder
beideneinzelnenEinkunftsartenno<hvomGeſamt-
betragderEinkünfteabgezogenwerden:

1. die für denHaushaltdesSteuerpflichtigen
undfür denUnterhaltſeinerFamilienange-
hörigenaufgewendetenBeträge.Dazugehören
auchdieAufwendungenfürdieLebensführung,
die die wirxtſchaftliheodergeſellſchaftliche
SiellungdesSteuerpflichtigenmit ſih bringt,
auchwennfiezurFörderungdesBerufsoder
derTátigkeitdesSteuerpflichtigenerfolgen;

2, freiwilligeZuwendungenundZuwendungen
an geſebli<hunterhaltsberehtigtePerſonen,
au<wenndieſeZuwendungenaufcinerbe-
ſonderenVereinbarungberuhen;

3. dieSteuernvomEinkommenundſonſtige
Perſonenſteuern.
8. DieeinzelnenEinkunfſtsarten

a)Land-undForſtwirtſchaft($2Abſaz3Ziffer1)
$13

Einkünfte aus Land- und Forſtwirtſchaft
(1)EinkünfteausLand-undForſtwirtſchaftſind:
1. EinkünfteausdemBetriebvonLandwirt-

\chaft,Forſtwirtſchaft,Weinbau,Gartenbau,
Obſtbau,Gemüſebau,Baumſchulenund aus
allenBetrieben,diePflanzenundPflanzen-
teilemitHilfederNaturkräftegewinnen;

. EinkünfteausTierzucht,Viehmäſtereien,Ab-
melkſtällen,Geflügelfarmenund ähnlichen
Betrieben,‘wennzurTierzuchtoderTierhal-
tungüberwiegendErzeugniſſeverwendetwer-
den,dieimeigenenland-undforſtwirtſchaft-
lichenBetriebgewonnenſind;

3. EinkünfteausBinnenfiſcherei,FiſchzuchtundTeichwirtſchaft;+ Bu

Ts

4. EinkünfteausJagd,wenndieſemitdemBe-
trieb einerLandwirtſchaftodereinerForſt-
wirtſchaftin Zuſammenhangſteht.

(2)Zu denEinkünftenim Sinn desAbſatzes1
gehörenauh:

1. Einkünfteauseinemland-undforſtwirtſchaft-
lichenNebenbetrieb.AlsNebenbetriebgiltein
Betrieb,derdemland-undforſtwirtſchaſt-
lichenHauptbetriebzudienenbeſtimmtiſt;

. derNußungswertderWohnungdesSteuer-
pflichtigen,wenndieWohnungdiebeiBe-
triebengleicherArt üblicheGrößenichtüber-
ſchreitet.

(3)EinkünfteausLand-undForſtwirtſchaftwer-
denin vollemUmfangzurEinkommenſteuerheran-
gezogen,wenndas EinkommendenBetrag von
8000Reichsmarküberſteigt.WenndasEinkommen
dieſenBetragnichtüberſteigt,ſo werdendieEin-
fünfteausLand-undForſtwirtſchaftzur Einkom-
menſteuernurherangezogen,ſoweitſiedenBetrag
von 3000Neichs8marküberſteigen.Verluſteaus
Land-undForſtwirtſchaftdürfenbeiErmittlung
desEinkommensnur ausgeglihen($2 Abſahß2)
oderabgezogen($10 Abſap1 Differ4) werden,
wennſie1000Réeichsmarküberſteigen.

814
VeräußerungdesBetriebs

(1)QudenEinkünftenausLand-undForſtwirt-
ſchaftgehörenau<Gewinne,diebeiderVeräuße-
rungoderAufgabeeinesland-undforſtwirtſchaft-
lichenBetriebsoderTeilbetriebserzieltwerden.
Veräußerungsgewinniſt der Betrag,um dender
VeräußerungspreisnahAbzugderVeräußerungs-
koſtendenWert desBetrieb8vermögensüberſteigt,
dernah$4 Abſaß1 für denZeitpunktderVer-
äußerungermitteltwird.
(2)Die Steuerpflichttritt nur ein, wenndex

Veräußerungsgewinnbei der Veräußerungdes
ganzenBetriebsdenBetragvon10000Reichsmark
undbeiVeräußerungeinesTeilbetriebsdenent-
ſprechendenTeil von10000Neichsmarküberſteigt.
(3)Die Einkommenſteuervom Veräußerungs-

gewinnwirdaufAntragermäßigtodererlaſſen,
wennderSteuerpflichtigedenveräußertenBetrieb
oderTeilbetriebinnerhalbderleßtendreiJahrevor
derVeräußerungerworbenundinfolgedesErwerbs
Erbſchaftſteuerentrichtethat.

ED

b)Gewerbebetrieb($2Abſagz3Ziffer2)
815

Einkünfte aus Gewerbebetrieb
EinkünfteausGewerbebetriebfind:
1. Einkünfteaus gewerblichenUnternehmen.

u gehörenauhEinkünfteausgewerblicher
Bodenbewirtſchafiung,z.B. aus Bergbau-
uniernehmenundaus BetriebenzurGewin-
nungvonTorf, Steinenund Erden,ſoweit
fienichtland-oderforſtwiriſchaftlicheNeben-
betriebeſz A E



2. ‘dieGewinnanteileder Geſellſchaftereiner
offenenHandel8geſellſchaft,einerKommandit-
gelelſhaftundeineranderenGeſellſchaft,bei
erderGeſellſchafteralsUnternehmer(Mit-
unternehmer)anzuſeheniſt, und die Ver-
gütungen,diederGeſellſchaftervonderGe-
ſellſchaftfür ſeineTätigkeitim Dienſtder
Geſellſchaftoderfür dieHingabevonDar-
lehenoderfür dieUberlaſſungvonWirt-
ſchafisgüternbezogenhat;

3. dieGewinnanteilederperſönlichhaftenden
GeſellſchaftereinerKommanditgeſellſhaftauf
Aktien,ſoweitſienichtauf AnteileamGrund-
kapitalentfallen,unddieVergütungen,die
derperſönlichhaftendeGeſellſchaftervonder
Bie für ſeineTätigkeitimDienſtder
Geſellſchaftoderfür dieHingabevonDar-
lehenoderfür dieÜberlaſſungvonWirt-
ſchaftsgüternbezogenhat.

816
Veräußerung desBetriebs

(1)Qu denEinkünftenaus Gewerbebetriebge-
hörenau<Gewinne,dieerzieltwerdenbeiderVer-
äußerung

1.desganzenGewerbebetriebsodereinesTeil-
betriebs;

2, des AnteilseinesGeſellſchafters,der als
Unternehmex(Mituntexnehmer)desBetriebs
anzuſeheniſt ($15Ziffer2);

3. desAnteilseinesgerms haftendenGeſell-
\chafterseiner mmanditgeſellſhaftauf
Aktien($15Ziffer3).

(2)VeräußerungsgewinnimSinndesAbfagzes1
iſtderBetrag,umdenderVeräußerungspreisnah
Abzugder VeräußerungskoſtendenWertdesBe-
triebêvermögens(Abſaß1 Ziffer1)oderdenWert
desAnteilsamBetriebsvermögen(Abſaÿ1 Ziffern2
und3) überſteigt.DerWertdesBetriebsvermö-
gensoderdesAnteilsiſt für denZeitpunktder
Veräußerungna<$4 Abſaÿ1 odernach$5 zu
ermitteln.
(s)Als Veräußerunggiltau<dieAufgabedesGewerbebetriebs.WerdendieeinzelnendemBetrieb

gewidmetenWirtſchaftsgüterimRahmenderAuf-
gabedesBetriebsveräußert,ſo ſinddieVeräuße-
rungspreiſeanzuſezen.WerdendieWirtfchaftsgüternit: veräußert,ſo iſtdergemeineWertimYZeit-
punktderAufgabeanzuſezen.Bei Aufgabeeines
Gewerbebetriebs,an demmehrerePerſonenbe-
teiligtwaren,A jedeneinzelnenBeteiligtender
gemeineWert derWirtſchaftsgüteranzuſetzen,dieerbeiderAuseinanderſeßungerhalten hat.(DeeHeBitisTapeninn beiderVeräußerungganzen

tbebetriebs(Abſaz1 Ziffer1)denBetragvon
10000NeichsmarkundbeiderVeräußerungeines

8303
(5) Die EinkommenſteuervomVeräußerungsge-

winnwirdaufAntragermäßigtodererlaſſen,wenn
derSteuerpflichtigedenveräußertenBetrieboder
TeilbetrieboderdenveräußertenAnteilamBetriebs-
vermögeninnerhalbderleßtendreiJahrevorder
VeräußerungerworbenundinfolgedesErwerbsErb-
ſchaftſteuerentrichtethat,

817
Veräußerung weſentliher Beteiligungen
(1)QudenEinkünftenausGewerbebetriebgehört

au derGewinnausderVeräußerungeinesAnteils
aneinerKapitalgeſellſhaft,wennder Veräußereram
KapitalderGeſellſchaftweſentlichbeteiligtwar und
derveräußerteAnteileinsvomHundertdesGrund-
oderStammkapitalsderGeſellſchaftÜberſteigt.Eine
weſentlicheBeteiligungiſ gegeben,wennderVer-
äußereralleinodermitſeinenAngehörigenander
Kapitalgeſellſhaftzu mehrals einem Viertelun-
mittelbarodermittelbar,È B. durchTreuhänder
oderdur eineKapitalgeſellſchaft,innerhalbderleß-
tenfünfJahrebeteiligtwar.
(2)VeräußerungsgewinnimSinndesAbſazes1

iſtderBetrag,umdenderVeräußerungspreisnah
AbzugderVeräußerungskoſtendieAnſchaffungskoſten
überſteigt.
(3)DieSteuerpflichttrittnurein,wennderVer-

äußerungsgewinndendemveräußertenAnteilander
KapitalgeſellſhaftentſprechendenTeil von10000
RNeichsmarküberſteigt.
(4)Die EinkommenſteuervomVeräußerungsge-

winnwirdaufAntragermäßigtodererlaſſen,wenn
derSteuerpflichtigedenveräußertenAnteilander
KapitalgeſellſhaftinnerhalbderleßtendreiJahre
vorderVeräußerungerworbenundinfolgedesEr-
werbsErbſchaftſteuerentrichtethat.
(5)Verluſte,diebeiderVeräußerungvonAnteilen

aneinerKapitalgeſellſhaftentſtandenfind,dürfen
beiErmittlungdesEinkommensnichtausgeglichen($2Abſaß2)werden.
c)SelbſtändigeArbeit($2Abſag3Ziffer3)

$18
(1)EinkünfteausſelbſtändigerArbeitfind:
1. EinkünfteausfreienBerufen.Qudenfreien
Berufengehöreninsbeſonderediewiſſenſchaft-
liche,künſtleriſche,ſchriftſtelleriſhe,untérrich-
téndeoder eerie Tätigkeit,dieBerufs-
tätigkeitder Ärzte,RehtsanwälteundNotare,
derIngenieure,derArchitekten,derHandels-
chemifter,derHeilpraktiker,derDentiſten,der
Landmeſſer,derWirtſchaftsprüfer,derSteuer-
berater,derBuchſachverſtändigenundähn-
licherBerufe;

2. EinkünftederEinnehmerderDeutſchenReichs-
‘lotterie,wennfienihtEinkünfteausGewerbe-
betriebſind;
Ei3. EinkünfteausſonſtigerſelbſtändigerArbeit
¿-B.Vergütungenfür dieVollſtre>ungvon
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Teſtamenten,für Vermögensverwaltungund
fürdieTätigkeitalsAufſichtsratsmitglied.

(2)EinkünftenahAbſaÿ1 ſindauchdannſteuer-
pita, wennesſi< nur umeinevorübergehende
ätigkeithandelt,
(3)Zu denEinkünftenausſelbſtändigerArbeit

gehörenau<Gewinne,diebeiderVeräußerungdes
deaſelbſtändigenArbeitdienendenVermögensoder
beiAufgabederTätigkeiterzieltwerden.Die Ein-
fommenſteuervonGewinnenimSinndesSages1
wird auf(nfrag exmáßigtodererlaſſen,wennder
SteuerpflichtigedasveräußerteVermögeninnerhalb
derleßtendreiJahrevorderVeräußerungerworben
undinfolgedesErwerbsErbſchafiſteuerentrichtet
hat.

d)NichtſelbſtändigeArbeit($2Abſay3Ziffer4)
819

(1)Zu denEinkünftenausnichtſelbſtändigerAr-
beitgehören:

1. Gehälter,Löhne,Gratiſikationen,Tantiemen
undandereBezügeundVorteile,diefüreine
Beſchäftigungim öffentlichenoderprivaten
Dienſtgewährtwerden;

2. Wartegelder,Ruhegelder,Witwen-undWai-
ſengelderundandereBezligeundVorteileaus
früherenDienſtleiſtungen.

Es iſ gleichgültig,obesſichumlaufendeoderum
einmaligeBezügehandeltundobeinRechts8anſpruch
aufſiebeſteht.
(2) ZudenEinkünftenausnichtſelbſtändigerArbeit

gehörennicht:
1. durchlaufendeGelderundBeträge,durchdie
AuslagendesArbeitnehmersfürdenArbeit-
geberexſeßtwerden;

2, dieBeträge,diedenin privatemDienſtan-
geſtelltenPerſonenfürReiſekoſtenundfFahrt-
auslagengezahltwerden,ſoweitſiedietatſäh-
lichenAufwendungennichtüberſteigen.

€)Kapitalvermögen($2Abſaß3Ziffer5)
820

(1)Zu denEinkünftenausKapitalvermögenge-
hören:

1,Gewinnanteile(Dividenden),Zinſen,Ausbeuten
undſonſtigeBeezügeausAktien,Kuxen,Genuß-
ſcheinen,AnteilenanGeſellſchaftenmit be-
ſhränkterHaftung,anErwerbs-undWirt-
ſchacaftsgenoffenſhaftenund Kolonialgeſell-
[holten,ausAnteilenanderReichsbankund
n bergbautreibendenVereinigunu diedie
RechteeinerjuriſtiſchenPerſonhabe

2, EinkünfteausTEE gunsaneinemHandels,
gewerbealsſtillerGeſellſchafter; Ñ

3. ZinſenausHypothekenundGrundſchuldenund
RentenausRentenſhulden.Bei Tilgungs-
hypothekenundTilgungsgrundſchuldenif nur

derTeil derZahlungſteuerpflichtig,Derals
QinsaufdenjeweiligenKapitalreſtentfällt;

4. Zinſenausſonſtigenapllalorbenaenn jeder
= .B,.ausDarlehen,Anleihen,Einlagen

uthabenbeiSparkaſſen,Bankenund
Underenreditanſtalten;

5. DieomtpeträgevonWechſelnundAnweiſungen
einſchließli<hderSchaßwechſel.

(2)Zu denEinkünftenausKapitalvermögenge-
hörenauh:

1. beſondereEntgelteoderVorteile,dienebenden
im Abſaß1 bezeichnetenEinkünftenoderan
derenStellegewährtwerden;

2, EinkünfteausderVeräußerungvonDividenden-
ſcheinen,Zinöſcheinenundſonſtigenprem
wenndiedazugehörigenAktien,Schuldver-
ſchreibungenoderſonſtigenAnteileniht mit-
veräußertwerden.

(3)SoweitEinkünftederindenAbſäßen1und2
bezeihnetenArt zudenEinkünftenausLand-und
Forſtwirtſchaft,ausGewerbebetrieb,ausſelbſtändiger
ArbeitoderausVermietungundVerpachtunggehören,

f) BermietungundVerpachtung(82Abfah3Ziffer6)
821

(1)EinkünfteausVermietungundVerpachtungſind:
1. EinkünfteausVermietungundVerpachtung
von unbeweglichemVermögen,insbeſondere
vonGrundſtüen,Gebäuden, EE
Schiffen,dieineinSchiffsregiſtereinngetragen
ſind,undRechten,diedenVorſchriften
bürgerlichenRechtsüberGrundſtückeis
liegen(z.B.Erbbaurecht,Erbpachtre<t,Mine-
ralgewinnungsre<t);

2, EinkünfteausVermietungundVerpachtung
vonSachinbegriffen,inbeſonderevonbeweg-
lichemBetrieb8vermögen;

3.Einkünfteauszeitli<begrenzterPDberlafſung
vonRechten,inoveſonberevonſGriftſtelleriſchen,
künſtleriſchenund gewerblichenUrheberrehten,
vongewerblichenErfahrungenundvonGe-
rehtigkeitenundGefällen;

4. EinkünfteausderVeräußerungvonMiet-und
Pachtzinsforderungen,au<dann,wenndie
EinkünfteimVeräußerungspreisvonGrund-
ſtädenenthaltenfindunddieMiet-oderPachi-
jinfenſichaufeinenJeitraumbeziehen,indem

VeräußerernohBeſizerwar.
(2)QudenEinkünftenausVermietungundVer-paciunggehörtauchderNugungswertberWohnungm agese ee E MRN GDveE einerbeet
teuerp genganz teilweiſeunenigeltlihüberlaſſenenOE EAIeinſchließlichderzugehörigenſonſtigenRäumeund |
©)EirikünftederindenbenWiſéhen11und2 bezoT-

netenArt ſind E i A i
artenzuzurenen,ſoweitfie zudies Dabiti



9)SonſtigeEinkünſte($2Abſaz3Ziffer7)
$22

Arten der ſonſtigenEinkünfte
SonſtigeEinkünſtefind:
1,wiederkehrendeBezüge,ſoweitſie niht zu
anderenEinkunftsarten($2Abſatz3Ziffern1
bis6)gehören,insbeſondere
a) vererbliheRenten,
b) Leibrenten,Leibgedinge,Zeitrentenund

andereunvererblicheRenten,
c) ZuſchüſſeundſonſtigeVorteile,dieals
wiederkehrendeBezügegewährtwerden.
Iſt dieQuwendungfreiwilligoderaneine
geſeßli<unterhaltsberehtigtePerſonge-
währt,ſo if fieniht dem Empfängerzu-
zurechnen,wennderGeberunbeſchränkt
ſteuerpflichtigift;

2. EinfinfteausSpekulationsgeſhäftenimSinn
9 4Dj3, EinkünfteausLeiſtungen,ſoweitſiewederzu

anderenEinkunftsarien(&2Abſaß3Ziffern1
bis6)nochzudenEinkünftenimSinnder
Ziffer1oderZiffer2gehören,z.B. Einkünfte
ausgelegentlichenVermittlungenundausder
VermietungbeweglicherGegenſtände.Solche
Einkünftefindnichtſteuerpflichtig,wennſie
wenigerals300ReichsmarkimKalenderjahr
betragenhaben.ÜberſteigendieWerbungs-
koſtendieEinnahmen,ſodarfderüberſteigende
BetragbeiErmittlungdesEinkommensnicht
ausgeglichen($2Abſaÿ2)werden.

$23
Spekulationsgeſchäfte

(1)Spekulationsgeſchäfte($22Ziffer2)find:
1,Veräußerungsgeſchäfte,beidenenderJeit-
raumzwiſchenAnſchaffungundVeräußerung
beträgt:
a) beiGrundftücenundRechten,diedenVor-
ſchriftendes bürgerlichenRechtsüber
Grundſtückeuntexliegen(z.B. Erbbaurecht,
Erbpachtre<t,Mineralgewinnungsret),
nichtmehralszweiJahre,

Þ) beianderenWirtſchaftsgütern,insbeſon-
AubbeiWertpapieren,nihtmehralsein

Tj
2. Veräußerung8geſchäfte,beidenendieVer-
äußerungderWirtſchaftëgüterfrühererfolgt
alsder Erwerb.

(2)AußerAnſayÿbleibendieEinkünfteausder
Veräußerungvon:
1,Shuld-undRentenverſchreibungenvonSchuld-
nern,dieWohnſihß,GeſchäftsleitungoderSiß
‘imJuland haben,es feidenn,daßbeiihnen
nebenderfeſtenVerzinſungeinRet aufUm-
tauſchinGeſellſchaftsanteile(Wandelanleihen)

_‘vder-eineZuſahverzinſung,diefi<na derHöheder“VAR ten LungendesSchuld-ai nianAree iſtoderdaßfievon
dem ihtigenimAuslanderworbenworbenſind)

Reichsgeſeybl.19891
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2, Forderungen,diein eininländiſchesöffent-
lichesSchuldbucheingetragenſind;

3, VorzugsaftienderDeutſchenReichsbahn.
(8) Spekulationsgeſchäfteliegennihtvor,wenn

Wirtſchaſtsgüterveräußertwerden,derenWertbei
EinkünftenimSinndes$2Abſaz3Ziffern1bis6

(4)GewinnoderVerluſtausSpekulationsgeſchäf-
teniſ dexUnterſchiedzwiſchendemVeräußerungs-.
preiseinerſeitsunddenAnſchaffungs-oderHer-
ſtellungskoſtenunddenWerbungskoſtenanderſeits.
GewinneausSpekulationsgeſhäftenbleibenſteuer-
frei,wennderausSpekulationsgeſchäftenerzielte
GeſamtgewinnimKalenderjahrwenigerals1000
Reichsmarkbetragenhat. VerluſteausSpeku-
[ationsgeſhäftendürfennurbiszurHöhedesSpe-
fulationsgewinns,denderSteuerpflichtigeim glei-
chenKalenderjahrerzielthat,ausgeglichenwerden.

h)GemeinſameVorſchriften
$24 Ñ

QudenEinkünftenim Sinn des$2 Abſay3 ge-
hörenauh:

1. Entſchädigungen,diegewährtwordenſind
a) alsErſaßfürentgangeneoderentgehende

Einnahmenoder
b) fürdieAufgabeoderNichtausübungeiner

Tätigkeit,fürdieAufgabeeinerGewinn-
beteiligungodereinerAnwartſchaftauf
éineſolche;

2. EinkünfteauseinerehemaligenTätigkeitim
Sinn des$2 Abſah3 Ziffern1 bis 4 oder
auseinemfrüherenRetsverhältnisimSinn
des$2 Abſay3 Ziffern5 bis 7, und zwar
au dann,wennſiedemSteuerpflichtigenals
Rechtsnachfolgerzufließen, i

111.Beranlagung
825

Veranlagungszeitraum
(1)Die Einkommenſteuerwird nachAblaufdes

Kalenderjahrs(Veranlagungszeitraums)na<dem
Einkommenveranlagt,dasderSteuerpflichtigein
dieſemVeranlagungszeitraumbezogenhat, ſoweit
nihtnah$46eineVeranlagungunterbleibt.
(9)Hat die Steuerpflichtniht währenddes

vollenVeranlagungszeitraumsbeſtanden,ſo wird
daswährendder derSteuerpflichtbezogene
Einkommenzugrundegelegt.In dieſemFall kann
dieVeranlagungbeiWegfallderSteuerpflichtſofort
vorgenommenwerden.

826
Haushaltsbeſteuerung:Ehegatten

(1)Ehegattenwerdenzuſammenveranlagt,\o-
langebeideunbeſchränktfeurrplita findundniht
puer y gee leben, Dieſe E E

enim agungszeitraummindeſtensvier
Monatebeſtandenhaben. Ú
(9)Bei derQuſammenveranlagungfinddieEin-

fünftederEhegattenzuſammenzurehnen,

79
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827

Haushaltsbeſteuerung:Kinder
(1)Der Haushaltsvorſtandundſeineminder-

jährigenKinderundanderenminderjährigenAnge-
hörigenimSinn von$ 10Ziffern3 bis6 des
Steueranpaſſungsgeſeyes,diezuſeinemHaushaltge-
hörenundfür dieihmKinderermäßigungnah$32
Abſag5 Ziffer2 zuſteht,werdenzuſammenver-
ánlagt,ſolangeer unddieKinderoderanderen
angehörigenunbeſchränktſteuerpflichtigſind. Kin-
deroderandereAngehörige,dieJudenfind,werden
mit demHaushaltsvorſtandzuſammenveranlagt,
wennſiewährendderunbeſchränktenSteuerpflicht
desHaushaltsvorſtandsmindeſtensvierMonateim
exanlagungöeitraumminderjähriggeweſenſind
undwährenddieſerZeitzuſeinemHaushaltgehört
haben.
(2)Bei derZufammenveranlagungſinddieEin-

künftedesHaushaltsvorſtands,der Kinderundder
anderenAngehörigenzuſammenzure<nen.
(3)EinkünfteausnichtſelbſtändigerArbeit($2

Abjaß3 Ziffer4), dieKinderoderandereAnge-
hörigeauseinemdemHaushaltsvorſtandfremden
Betriebbeziehen,ſcheidenbeiderZuſammenveran-
lagungaus,

g28
Beſteuerungbei fortgeſeßterGüter-

gemeinſchaft
Bei fortgeſesterGütergemeinſhaftgeltenEin-

fünfte, diein dasGeſamtgutfallen,als Einkünfte
desüberlebendenEhegatten,wenndieſerunbeſchränkt
ſteuerpflichtigiſt.

$29
Durc<ſchnittſäße

(1)Durchſchnittſäßgekönnenaufgeſtelltwerden:
1. für dieErmittlungdesGewinnsausLand-
undForſtwirtſchaft,ausGewerbebetrieboder
ausſelbſtändigerArbeit;

2. für dieia as ÜberſchuſſesderEin-
nahmenüberdie WerbungskoſtenbeiVermie-
tungundVerpachtung.

(2)Die aufgeſtelltenDurchſchuittſäßeſindzu-
grundezulegen: :
1.derGewinnermittlung,wenn .

a) derUmſazdievomReichsminiſterderFi-
nanzenbeſtimmteGrenzenihtüberſteigtund

b) ordnungsmäßigeBücherniht geführtwer-
denoderdieBücherſachlicheUnrichtigkeit
vermutenlaſſen;

LE
undVerpachtung,wenndieM ungötoſen
nihtordnungsmäßigaufgezeichnetwerdenoder
dieAufzeichnungenſachlicheUnrichtigkeitver-
mutenlaſſen. ' '

(3)DerNuzungswertderWohnungimeigenen
HausfannineinemHundertſaßdeszuleutfeſtgeſtell-
tenEinheitswertsdesGrundſtücksbemeſſenwerden.
(4)DerSteuerpflichtigekannnichteinwenden,daß

dieDurchſchnittſäßezu hochfeſtgeſeßtſeien.

| $30
BeſteuerungbeiAuslandsbeziehungen
DerOberfinanzpräſidentkannbeiEinkünftenaus

Land-undForſtwirtſchaft,aus.Gewerbebetrieboder
ausſelbſtändigerArbeitohneRückſichtaufdasaus-
gewieſeneErgebnisdieEinkommenſteuerin einem
Pauſchbetragfeſtſezen,wennbeſondereunmittelbare
odermittelbarewirtſchaftlicheBeziehungendesBe-
triebszueinerPerſon,dieimJnlandentwedernicht
odernurbeſchränktſteuerpflichtigiſt,eineGewinn-
minderungermöglichen,Der Öberfinanzpräſident
entſcheidetnahſeinemErmeſſen.

$31
Pauſchbeſteuerung

DerReichsminiſterderFinanzenkann
1. dieEinkommenſteuerbeiPerſonen,diedur
ZuzugausdemAuslandunbeſchränktſteuer-
pflichtigwerden,biszurDauervonzehnJahren
eitBegründungderunbeſchränktenSteuer-
fliht in einemPauſchbetragfeſtſehen,

2. dieBeſteuerungderAuslandsbeamtenab-
eweihendvon denallgemeinenVorſchriften

regeln.
IV.Tarif

832
Steuergruppen

(1)DiezuveranlagendeEinkommenſteuerbemißt
fih na deralsAnlage1beigefügtenTabelle(Ein-
fommenſteuertabelle).Dabeigilt dasfolgende:
(2)Steuergruppe I
1. Jn dieSteuergruppeTlfallendiePerſonen,
diewederzuBeginndesVeranlagungszeit-
raumsnochmindeſtensvierMonateimVer-
anlagungszeitraumverheiratetzoaren.

2, UnterZiffer1 fallenniht:
a) Perſonen,denenKinderermäßigungzuſteht
(Abfaÿ5 Ziffer2) oderaufAntragge-
währtwird(Abſaz5 Ziffer3),undPer-
ſonen,diefrüherwegeneinesnihtjüdiſchen
Stieffinds Kinderermäßigunggehabt
haben;

b) Mênner,diemindeſtensvierMonatevor
demEndedesVeranlagungszeitraumsdas
65.Leben8jahrvollendethaben,undver-
witweteodergeſchiedeneMänner,ausderen
EheeinnihtjüdiſchesKindhervorgegan-
geniſt;

ec)Frauen,dievor demEnde‘desVeran-
lagungszeitraumseinni<tjüdiſhesKind
orenodermindeſtensvierMonatevor
mEndedesVeranlagungszeitraumsdas

50.Lebensjahrvollendethaben; x
d) Vollwaiſen,diedas25.Lebensjahrno<

nichtvollendethabenundſi in dexAus-
bildungfür einenBerufbefinden.Diejeitraumgleicgeitigmindeſiensvier



(3s)SteuergruppeTI
1. In dieSteuergruppeIT fallen:

a) verheiratetePerſonen,ausderenEhebis
zumEndedesVeranlagungszeitraumsein
Kindnichthervorgegangeniſt,obwohldie
Ehelängerals fünf volleKalenderjahre
beſtandenhat;

b) Frauen,die wederzu BeginndesVer-
anlagungszeitraumsno<mindeſtensvier
MonateimVeranlagungszeitraumverhei-
ratetwaren,abermindeſtensvierMonate
vordemEndedesVeranlagungszeitraums
das50.Lebensjahrvollendethaben.

2, Ziffer1Buchſtabea giltnicht,
a) wenndenEhegattenKinderermäßigungzu-
ſteht(Abſatz5 Ziffer2) oderaufAntrag
gewährtwird(Abſaß5Ziffer3)oderwenn
einEhegattefrüherwegeneinesnitjüdi-
ſchenStiefkindsKinderermäßigungge-
habthat; '

b) wenneinEhegattemindeſtensviexMonate
vordemEndedesVeranlagungszeitraums
das65.Lebensjahrvollendethat;

ec)wennauseinerfrüherenEheeinesEhe-
garteneinnihtjüdiſchesKindhervorgegan-
geniſt;

d) wenndieEhefraueinnihtjüdiſhesKind
geborenhat;

e)wenndasEinkommenderEhegattenim
Veranlagungszeitraum1800Reichsmark
nihtüberſchrittenhat.

3, UnterZiffer1Buchſtabeþ fallennicht:
a) Frauen,denenKinderermäßigungzuſteht
(Abſatz5Ziffer2)oderaufAntraggewährt
wird (Abſatz5 Ziffer3), undFrauen,die
früherwegeneinesnihtjüdiſchenStieffkinds
Kinderermäßigunggehabthaben;

h) Frauen,dieeinnihtjüdiſchesKindgeboren
odermindeſtensvierMonatevordemEnde
desVeranlagungszeitraumsdas65.Lebens-
jahrvollendethaben.

(4)Steuergruppe III
In die Steuergruppe111fallendie Perſonen,die
niht in dieSteuergruppekT,II oderTV fallen.
(5)Steuergruppe TV
1. In dieSteuergruppeTV fallendiePerſonen,
denenKinderermäßigungpn (Ziffer2)oder
aufAntraggewährtwird (Ziffer3).

2. DemSteuerpflichtigenſtehtKinderermäßigung
zufür minderjährigeKinderundfür andere
minderjährigeAngehörige,beidenendiezwei
folgendenVorausſegungenerfülltſind:
a) DieKinderoderdieanderenAngehörigen
müſſenimVeranlagungszeitraumminde-
ſtensvier MonatezumHaushaltdes
Steuerpflichtigengehört habenoderim
Veranlagungszeitraumüberwiegendauf
Koſten desSieuerpflihtigenunterhalten
underzogenwordenſein. In demzweiten
FallmußderSteuerpflichtigedieKoſten
desUnterhaltsundderErziehungminde-
ſtensvierMonategetragenhaben;
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b) DieKinderoderdieanderenAngehörigen
müſſenwährenddieſerZeit(Buchſtabea)
minderjähriggeweſenſein.

3, DemSteuerpflichtigenwirdaufAntragKin-
derermäßigunggewährtfürvolljährigeKinder
undfür anderevolljährigeAngehörige,bei
u diezweifolgendenVorausſegungenerfüllt
ind:
a) DieKinderoderdieanderenAngehörigen
müſſenim Veranlagungszeitxraumüber-
wiegendaufKoſtendesSteuerpflichtigen
unterhaltenundfüreinenBerufausgebil-
detwordenſein.DerSteuerpflichtigemuß
dieKoſtendesUnterhaltsundderBerufs-
ausbildungmindeſtensvierMonatege-
tragenhaben;

h) DieKinderoderdieanderenAngehörigen
dürfenwährenddieſerZeit (Buchſtabea
Sagt2)das25.Lebensjahrno<nit voll-
endethaben.

4, KinderundandereAngehörigeimSinn der
Ziffern2und3 ſinddiejenigenPerſonen,die
unter$ 10Ziffern3 bis 6 desSteueranpaſ-
ſungsgeſetzesfallenundkeineJudenſind.

5. DieSteuerermäßigung(dieErmäßigunggegen-
überdemSteuerbetragderSteuergruppeI
oderII) für Perſonen,diewederehelicheAb-
fömmlingeno<StiefkinderdesSteuerpflich-
tigenſind,darfbeiSteuerpflichtigen,dieohne
dieſePerſonenin dieSteuergruppeT oderIl
fallenwürden,720Reichsmarkfür jedePer-
ſonniht überſteigen.

(6)Juden,dieeheli<heAbkömmlingeoderStief-
finderhaben,fallenin dieSteuergruppeIV, wenn
hinſihtli<hderAbkömmlingeoderStiefkinderdie
VorausſeßungendesAbſaßes5 gegebenſind. Sind
dieſeVorausſeßungennachträglichweggefallen(z.B.
durchToddesAbkömmlingsoderStiefkinds),ſo iſt
dieSteuergruppeIIT anzuwenden.Jn allenanderen
FällengiltfürJudendieSteuergruppe1.

$33
AußergewöhnlicheBelaſtungen

BeidexVeranlagungwerdenaufAntragaußer-
gewöhnlicheBelaſtungen,diedemSteuerpflichtigen
zwangsläufigerwachſenund ſeineſteuerlicheLei-
ſtungsfähigkeitweſentli beeinträhtigen,dur<Er-
mäßigungderEinkommenſteuerberücfſichtigt.

834
Steuexrſäßebei außerordentlihen

Einkünften :
(1)ÜberſteigtdasEinkommen6000NReichsmark|

undſinddarinaußerordentlicheEinkünfteenthalten,
ſoiſtaufAntragdieEinkommenſteuerfürdieaußer-
ordentlihenEinkünfteauf109bis25vomHundert
deraußerordentlichenEinkünftezubemeſſen.Aufdie
anderenEinkünfteiftdieEinkommenrſteuertabellean-
zuwenden.
(2)Als außerordentlicheEinkünfteim Sinn des

Abſatzes1kommennurinBetracht:
1. Einkünfte,diedieEntlohnungfüreineTätig-
fra e dieſichübermehrereJahreer-

1



2, VeräußerungsgewinneimSinnder$814,16,
17,$18Abſabß3,

3. EntſchädigungenimSinnvon$24Jiffer1,
4. Sinſen,diena<den$$14,34und43des
GeſebesüberdieAblöſungöffentlicherAnleihen
vom16,Juli 1925(Neïchsgeſeßbl.T S. 137)
in derFaſſungdesGeſeßeszurÄnderungund
ErgänzungvonVorſchriftenaufdemGebiete
desFinanzweſensvom23.März1934(Neichs-
geſeßbl.I S, 232)beiderEinlöſungvonAus-
loſungsrehtenbezogenwerden.

(3)Die SteuerſägenahAbſaß1 ſindaufAntrag
auh auf Einkünfteaus außerordentlihenWald-
nußungenanzuwenden,wenneinBeſtandsvergleich
für dasſtechendeHolzniht vorgenommenwird.Als
außerordentlicheWaldnußungengeltenohneUnter-
ſchiedderBetriebsartalleauswirtſhaftli<henGrün-
dengebotenenNugungen,dieüberdienachforſtwirt-
ſchaftlihenGrundſäßennachhaltigzu erzielenden
jährlichenregelmäßigenNußungenhinausgehen,Bei
WaldnuzungeninfolgehöhererGewalt(Eis-,Schnee-,
Windbruh,AnſektenfraßoderBrand)ermäßigtfi
dienahAbſay1 zubere<nendeEinkommenſteuer
aufdieHälfte.

V.EntrichtungderSteuer
1.Vorauszahlungen

$35 |Vemeſſungund Entrichtungder Voraus-
zahlungen

(1)Der Steuerpflichtigehat am 10.März,
10,Juni, 10,Septemberund 10.DezemberVor-
auszahlungenaufdieEinkommenſteuerzuentrichten.
(2)JedeVorauszahlungbeträgteinViertelder

zuleßtveranlagten,um dieangerechnetenSteuer-
abzüge($47Abſag1 Ziffer2) vermindertenEin-
kommenſteuer. '

836
Vorauszahlungenbei Eintritt in die

Steuerpflicht
(1)Jf die Steuerpflihtim LaufeeinesVer-

ſih die Vorauszahlungenzunächſtna<demSteuer-
betrag,derſichbeidererſtenVeranlagungnah$25
nah Anre<nungderSteuerabzügevorausſihtli<
ergebenwird.
(2)Die Vorauszahlungen,die nah der erſten

Veranlagungzuentrichtenſind,bemeſſenfi<nah
derSteuer,dieſih ergibt,wenndasderVeran-
lagungzugrundeliegendeEinkommenineinJahres-
einkommenumgerehnetwird.

837
ErhöhungundHerabſezungvon Voraus-

“zahlungen
(1)DieVorauszahlungenkönnenerhöhtwerden,

wenndieumdieSteuerabzügeverminderteEin-
kommenſteuervorausfihtli<hummehralseinFünf-
tel,mindeſtensaberum300Neich8markhöherſein
wirdalsdiezuleßtfeſtgeſezteundumdieangere<<-
netenSteuerabzügeverminderteEinkommenſteuer.

(2)DieVorauszahlungenkönnenherabgeſeßtwer-
den,wennder Steuerpflichtigeglaubhaftmat, daß
dieumdieSteuerabzügeverminderteEinkommen-
teuervorausſihtli<hummehralseinFünftel,min-
deſtensaberum100Reichsmarkniedrigerſeinwird
als diezulegtfeſtgeſeßteundumdieangerehneten
SteuerabzügeverminderteEinkommenſteuer.

2. SteuerabzugvomArbeitslohn
(Lohnfteuer)

838
EntrichtungdexLohnſteuer

(1)BeiEinkünftenausnichtſelbſtändigerArbeit
wirddieEinkommenſteuerdur AbzugvomArbeits-
LohnſteuerfürdenArbeitnehmerbeijederLohnzah-
lungeinzubehaltenundandasFinanzamtabzuführen.
(2)WennderArbeitslohnganzoderteilweiſeaus

Sachbezügen($8) beſtehtundderBarlohnzurDek-
tungder Lohnſteuernichtausreicht,ſohatderArbeit-
nehmerdemArbeitgeberdenzurDe>ungderLohn-
ſteuererforderlichenBetragzuzahlen.Unterläßtdas
derArbeitnehmer,ſo hat derArbeitgebereinenent-
ſprechendenTeilderSachbezügenacſeinemErmeſſen
zurüzubehaltenunddieLohnſteuerabzuführen.
(8)DerArbeitnehmeriſ beimSteuerabzugvom

Arbeitslohn(Lohnſteuer)Steuerſhuldner.DerArbeit-
geberhaftetaberdemReichfürdieEinbehaltungund
AbführungderLohnſteuer.DerArbeitnehmer(Steuer-
\<uldner)wirdnurinAnſpruchgenommen,
1.wennderArbeitgeberdenArbeitslohnnicht
vorſchrift8mäßiggekürzthatoder

2. wennderArbeitnehmerweiß,daßderArbeit-
geberdieeinbehalteneLohnſteuerniht vor-
ſ<riftêmäßjgabgeführthat unddiesdem
Finanzamtnihtunverzüglichmitteiltoder

3, wennderArbeitnehmereineihmausdrülich
auferlegteVerpflihtung,ſeineSteuerkartebe-
richtigenzulaſſen,nihterfüllt,

: 8 39
Bemeſſung der Lohnſteuer

(1)DieLohnſteuerbemißtſih beimonatlicherLohn-
zahlungnahderalsAnlage2 beigefügtenTabelle
(Lohnſteuertabelle).Wird derArbeitslohnfür einen
anderenalsmonatlichenZeitraumgezahlt,ſobetra-
gendieLohnſtufenunddieLohnſteuerBruchteileder
BeträgederLohnſteuertabelle,undzwar

fürnihtmehralsvierArbeitsſtunden.…. /,z,
fürmehralsvierArbeitsſtunden,aberniht
mehralseinenArbeitstag 1a,

fürvolleArbeitêwochen °/26.
Für dieAnwendungderLohnſteuertabellegilt das
folgende: :
(2)SteuergruppeT
1. Jn dieSteuergruppel fallendieArbeitnehmer,
dienihtverheiratetſind.

2. UnterZiffer1 fallenniht:
a)Arbeitnehmer,denenKinderermäßigungzu-

et ove

eater.
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\ währtwird(Abſaß5Ziffer3),undAr-
itnehmer,diefrüherwegeneinesnicht-
jüdiſchenStiefkindsKinderermäßigungge-
habthaben;

b) Männer, diedas65.Lebensjahrvollendet
haben,und verwitweteodergeſchiedene
Männer,ausderenEheeinni<tjüdiſces
Kindhervorgegangeniſt;

c) Frauen,dieeinni<tjüdiſ<esKindgeboren
oderdas50.Lebensjahrvollendethaben;

d) Vollwaiſen,diedas25.Lebensjahxnoh
e vollendethabenundſih in derAus-

bildungfüreinenBerufbefinden.
(3)Steuergruppe II
1, Jn dieSteuergruppeIT fallen:

a) verheirateteArbeitnehmer,ausderenEhe
einKindnichthervorgegangeniſ, obwohl
die Ehelängerals fünf volleKalender-
jahrebeſtandenhat;

b) Frauen,dienichtverheiratetſindunddas
50.Lebensjahrvollendethaben.

2. Siffer1Buchſtabea giltnicht,
a) wenndenEhegattenKinderermäßigungzu-
ſteht(Abſaz5 Ziffer2) oderaufAntrag
gewährtwird(Abſaß5Ziffer3)oderwenn
einEhegattefrüherwegeneinesnichtjüdi-
o StiefkindsKinderermäßigunggehabt
at;

b)wenneinEhegattedas65.Lebensjahrvoll-
endethat;

c) wennauseinerfrüherenEheeinesEhegat-
if einnihtjüdiſhesKindhervorgegangen
Ut;

d) wenndieEhefraueinnihtjüdiſ<hesKind
geborenhat;

e)wenndas Einkommender Ehegatten
1800Reichsmarknichtüberſchreitet.

3. UnterZiffer1Buchſtabeþ fallennit:
a) Frauen,denenKinderermäßigungzuſteht
(Abſaß5 Ziffer2) oderauf Antrag ge-
währtwird(Abſah5Ziffer3),undFrauen,
diefrüherwegeneinesnihtjüdiſhenStief-
findsKinderermäßigunggehabthaben;

Þb)Frauen,dieeinnichtjüdiſhesKind ge-
borenoderdas65.Lebensjahrvollendet
haben.

(4) SteuergruppeTI
In die Steuergruppe111fallendieArbeitnehmer,
dienihtindieSteuergruppeLT,IT oderIV fallen.
(5)Steuergruppe TV
1. In dieSteuergruppe[V fallendieArbeitneh-
mer,denenKinderermäßigungzuſteht(Ziffer2)
oderaufAntraggewährtwird (Ziffer3).

2. DemArbeitnehmerſtehtKinderermäßigungzu
fürminderjährigeKinderund füranderemin-
derjährigeAngehörige,wenndieKinderoder
dieanderenAngehörigenzumHaushaltdes
Arbeitnehmersgehörenoderüberwiegendauf
ſeineKoſtenunterhaltenunderzogenwerden.

Reichsgeſehbl.19391
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3,DemArbeitnehmerwirdaufAntragKinder-
ermäßigunggewährtfür volljährigeKinder
undfüxanderevolljährigeAngehörige,dieüber-
wiegendaufKoſtendesArbeitnehmersunter-
haltenundfüreinenBerufausgebildetwerden
unddas 25,Lebensjahrno<niht vollendet
haben.

4. KinderundandereAngehörigeimSinnder
Ziffern2 und3 ſinddiejenigenPerſonen,die
unter$10Ziffern3 bis 6 desSteueranpaf-
ſung8geſeßesfallenundkeineJudenſind.

(6)Juden,dieeheli<heAbkömmlingeoderStief-
finderhaben,fallenin dieSteuergruppeTV, wenn

LS derAbkömmlingeoderStiefkinderdie
VorausfezungendesAbſaßes5 gegebenſind. Sind
dieſeVorausſezungennahträglihweggefallen(z.B.
dur ToddesAbtkömmlingsoderStiefkinds),y iſt
dieSteuergruppeIII anzuwenden.Jn allenanderen
FällengiltfürJudendieSteuergruppeI.
(7)FürdieBeſcheinigungderSteuergruppenund

derZahlderKinderundanderenAaaebirlam(Ab-
ſäze2bi86)beiAusſchreibungderSteuerkarte($42)
ſinddieVerhältniſſeamStichtagderPerſonenſtands-
aufnahmevorBeginndesKalenderjahrsmaßgebend.
TretenbeieinemArbeitnehmerdieVorausſeßungen
füreineihm günſtigereSteuergruppeeinodererhöht
ſih dieZahl derbeiSteuergruppeIV zuberüdfichti-
gendenPerſonen,ſo iſ aufAntragdieSteuerkarte
zuegen Die Ag iſterſtbeiderLohnzah-
lungzu berü>ſichtigen,beiderdieergänzteSteuer-
kartevorgelegtwird.
(8s)DerReichsminiſterderFinanzenbeſtimmtdie

HöhederLohnſteuer,
1, wennderArbeitnehmerdemArbeitgeberkeine

Steuerkarte($42)vorlegt;
2, wennderArbeitnehmerin mehrerenDienſt-
verhältniſſengleichzeitigſteht;

3. wenndieEhefrau,dieniht dauerndvomEhe-
manngetrenntlebt,in einemDienſtverhältnis
ſteht;

É. wenneinZeitraum,für denderArbeitslohn
gezahltwird,nichtfeſtgeſtelltwerdenkann,

840
Bemeſſungder Lohnſteuerbei ſonſtigen

Bezügen
Erhält derArbeitnehmernebendemlaufenden

ArbeitslohnausdemſelbenDienſtverhältnisſonſtige,
insbeſondereeinmaligeBezüge(z.B. Tantiemen,
Gratifikationenuſw.),ſobeträgtdieLohnſteuervon
denſonſtigenBezügen:

1. bei einemArbeitnehmer,
derinSteuergruppe1fällt
($39Abſaß2 Ziffer1),

2, beieinemArbeitnehmer,
der in SteuergruppeIT
fällt($39Abſaß3Ziffer1),

3, ge einèmArbeitnehmer,
in SteuergruppeITT

fällt($39Abjaß4), ‘e

18 vomHundert;

14 vomHundert;

10 vomHundert;
80
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4. bei einemArbeitnehmer,

der in SteuergruppeTV
fällt ($39Abſatz5),mit
Kinderermäßigungfür

einePerfon
zweiPerſonen
dreiPerſonen
mehralsdreiPerſonen

8 vomHundert,
6 vomHundert,
3 vomHundert,
1 vomHundert.

«o ea

e...

0

&41
Berü>ſichtigung beſonderer Verhältniſſe
(1)Auf AntragdesArbeitnehmerswerdenfür

dieBerechnungderLohnſteuerdiefolgendenBeträge
vomArbeitslohnabgezogen:

1.wenndieWerbungskoſten($9),diebeiden
Einkünftenaus nichtſelbſtändigerArbeiter-
wachſen,unddieSonderausgabenim Sinn
des$10Abſagß1Ziffern1bis3 undAbſay2
zuſammen39 Reichsmarkmonatlih über-
ſteigen,der39Reich8marküberſteigendeBe-
trag;

2 wennaußergewöhnlicheBelaſtungendemAr-
beitnehmerzwangsläufigerwachſenundſeine
ſteuerlicheLeiftungsfähigkeitweſentlichbeein-
trächtigen($33), ein vomFinanzamtnach
ſeinemErmeſſenzubeſtimmenderBetrag.

(2) Das Finanzamthat die nah Abſaß1 vom
ArbeitslohnabzuziehendenBeträgeaufderSteuer-
kart»($42)einzutragen.DerAbzugiſterſtbeider
Lohnzahlungvorzunehmen,beiderdemArbeitgeber
dieSteuetlartemit dieſerEintragungvorgelegt
wird.

_

8 42
Steuerkarte

Der Arbeitnehmermuß ſi< für dieLohnſteuer-
bere<hnungvorBeginndesKalenderjahrsoderdes
Dienſtverhältniſſesvon der Gemeindebehördeeine
Steuerkarteausſhreibenlaſſenundmußdieſedem
Arbeitgebervorlegen.Der Arbeitgeberhat die
SteuerkartewährendderDauerdesDienſtverhält-
niſſesaufzubewahrenundſiedemArbeitnehmeram
EndedesKalenderjahrsoderbei Beendigungdes
Dienſtverhältniſſeszurü>kzugeben.DerReichsminiſter
derFinanzenkauneinanderesVerfahrenvorſchreiben.

3. SteuerabzugvomKapitalertrag
(Kapitalertragfſteuer)

$43
Steuerabzugspflihtige Kapitalerträge
(1)BeidenfolgendeninländiſchenKapitalerträgen

wirddieEinkommenſteuerdur AbzugvomKapital-
ertrag(Kapitalertragſteuer)erhoben:

1. Gewinnanteilen(Dividenden),Yinſen, Aus-
beutenund ſonſtigenBezügenaus Aktien,
Kuxen,Genußſcheinen,AnteilenanGeſellſchaf-

ten mit beſ<hränkterHaftung,an Erwerbs-
undWirtſchaftsgenoſſenſchaftenundKolonial-
geſellſchaften,ausAnteilenanderReichsbank
undanbergbautxeibendenVereinigungen,die
dieNechteeinerjuriſtiſchenPerſon haben.
AusgenommenſinddieDividendenausVor-
zugs8aftienderDeutſchenNeichsbahn;

2, Einkünftenaus derBeteiligungan einem
Handelsgewerbeals ſtillerGeſellſchafter.

(2)SteuerabzugspflichtigeKapitalerträgeſindauh
beſondereEntgelteoderVorteile,dienebendenim
Abſatz1 bezeihnetenKapitalerträgenoderanderen
Stellegewährtwerden:
(3)Kapitalerträgeſindalsinländiſcheanzuſehen,

wennderSchuldnerWohnſitz,Geſchäftsleitungoder
Sig imJnlandhat.

844
Bemeſſung und Entrichtung dex Kapital-

ertragſteuer
(1)DerSchuldnerhat dieKapitalertragſteuer

mit 10vomHundertderKapitalerträgefür den
Gläubigereinzubehalten.Er hatdenSteuerabzug
indemZeitpunktvorzunehmen,indemdieKapital-
erträgedemGläubigerzufließen,unddieeinbehal-
tenenSteuerabzügeinnerhalbeinerWocheandas
Finanzamtabzuführen.Der Steuerabzugiſ auch
dannvorzunehmen,wenndieKapitalerträgebeim
GläubigerzudenEinkünftenausLand-undForſt-
wirtſchaft,ausGewerbebetrieb,aus ſelbſtändiger
SE oderausVermietungundVerpachtungge-
óren.
(2)DemSteuerabzugunterliegendievollenKapital-

erträgeohneAbzug.
(3)Der Gläubigeriſ beimSteuerabzugvom

Kapitalertrag(Kapitalertragſteuer)Steuerſchuldner.
Der SchuldnerdexKapitalerträgehaftetaberdem
Neichfür die Einbehaltungund Abführungder
Kapitalertragſteuer.Der Gläubiger(Steuerſchuld-
ner)wird nur in Anſpruchgenommen,
1. wennderSchuldnerdieKapitalerträgenicht
vorſchriftsmäßiggekürzthatoder

2. wennderE weiß,daßderSchuldner
dieeinbehalteneKapitalertragſteuerniht vor-
ſhriftsmäßigabgeführthat, und diesdem
Finanzamtnichtunverzüglichmitteilt.

4.SteuerabzugvonſonſtigenEinkünften
845

(Überholtdur<$12 Abſaß1 Sah3 derNeichs-
abgabenordnung).

5. Veranlagung
von fteuerabzugspflichtigenEinkünften

$46
(1)BeſtehtdasEinkommenganz‘oderteilweiſe

ausEinkünften,vondenenein Steuerabzugvorge-



nommenwordeniſt,ſowirdderSteuerpflichtigemit
demEinkommenveranlagt,wenn

1,dasEinkommendenBetragvon8000Neichs-
marküberſteigtoder :

2, dieEinkünfte,vondenenderSteuerabzugnicht
vorgenommenwordeniſt,mehrals300Reichs-
markbetragenoder

3. derSteuerpflichtigein die Steuergruppe1
oderTI fälltundinſeinemEinkommenkapital-
ertragfteuerpflihtigeEinkünftevonmehxals
1000Reichsmarkenthaltenſind.

(2)WerdendieimAbſahß1 bezeichnetenGrenzen
nichtüberſchritten,ſofindetkeineVeranlagungſtatt.
DieEinkommenſteuer,dieaufſteuerabzugspflichtigeEinkünfteentfälit,giltindieſemFallfürdenBe-
zieherdieſerEinkünfteals getilgt,wennſeineHaf-
tungerloſcheniſt ($38Abſaz3,$44Abſatz3).

6.Abſchlußzahlung
847

fe Auf dieEinkommenſteuerſhuldwerdenange-
re<net:

1,diefürdenVeranlagungszeitraumentrichteten
Vorauszahlungen,

2, diedur<SteuerabzugeinbehaltenenBeträge,
ſoweitſieaufdieimVeranlagungszeitraum
bezogenenEinkünfteentfallen.

(2)Iſt dieEinkommenſteuerſchuldgrößeralsdie
SummederBeträge,dienahAbſay1 anzurechnen
ſind,ſo iſt derUnterſchiedsbetraginnerhalbeines
MonatsnahBekanntgabedesSteuerbeſcheidszuent-
rihten (Abſhlußzahlung).Der Teil derAbſchluß-
zahlung,derdenimVeranlagungszeitraumfälligge-
wordenen,abernichtentrichtetenVorauszahlungen
entſpricht,iſt ſofortzuentrichten.
(3) Iff dieEinkommenſteuerſchuldkleinerals die

SummederBeträge,diena<Abſaz1anzure<nen
ſind,ſowirdderUnterſchied8betragnahBekannt-
gabedes Steuerbeſcheidsdur< Aufrechnungoder
Zurü>zahlungausgeglichen.Beträge,die dur<

a einbehaltenwordenfind,werdenniht
erſtattet. : :

VLBeſteuerungnah demVerbrauch
$48

(1)DerSteuerpflichtigekannnahdemVerbrauch
beſteuertSrében,tear derVerbrauchimKalender-jahr 10000Reichsmarküberſtiegenhat und um
mindeſtensdieHälftehöherifl alsdasEinkommen.
DexBetragvon10000Neichsmarkerhöhtſichum
je2000Neichsmarkfür jedesKindundjedenande-renAngehörigen,fürdiedemSteuerpflichtigenKinder-
ermaßigungnach$32Abſay5zuſtehtodergewährtwird.
(2)Jum VerbraugehörenalleAufwendungendesSteuerpflichtigenfür ſei [t. und für

ſeineSrbenotheue as bieLebensführunglinee
Angehörigen, .

(8)ZumVerbrauc$gehörenniht:
1,dieSonderausgaben($10Abſaÿ1);
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2. dieSteuernvomEinkommenundſonſtige
Perſonenſteuern;

3, AusgabenfürAusſteuernoderAusſtattungen,
ſoweitſiedasdenVerhältniſſendesSteuer.
pflichtigenentſprechendeMaßnichtüberſtiegen
haben;

4. Ausgabenfürpolitiſche,wiſſenſchaftliche,künſt-
leriſche,mildtätigeodergemeinnüßigeZwee;

5. Ausgaben,diedur<Krankheiten,Todesfälle
oderUnglücksfälleoderdur körperlicheoder
geiſtigeGebrechenverurſachtſind;

6, Aufwendungen,diedur<GeburteinesKindes
entſtandenſind; :

7. außerordentlicheAufwendungen,diedur den
UnterhaltoderdieErziehungeinesKindesoder
denUnterhalteinesbedürftigenAngehörigen
entſtandenſind;

8. AufwendungenausſozialenBeweggründenfür
ArbeitnehmeroderfrühereArbeitnehmeroder
für ihreAngehörigen;

9. derTeil desVerbrauchs,denderSteuer-
pflichtigebeſtrittenhat
a) ausEinkommen,daserin denleßtendrei
Jahrenverſteuert,abernihtverbrauchthat,

b) ausBezügen,diena $3 ſteuerfreiſind,
oderausBezügen,diedemSteuerpflichtigen
nah$22Ziffer1Buchſtabec Saß2nicht
zuzurechnenſind.

(4)Die EinkommenſteuernahdemVerbrauchbe-
trägtnurdieHälftederSteuer,dieſih ausderEin-
fommenſteuertabelleergibt. Wennderſi< danach
ergebendeSteuerbetraggeringeriſ alsderSteuer-
betrag,derſichbeiZugrundelegungdesEinkommens
ergebenwürde,fo iſt derBeſteuerungniht derVer-
brauch,ſonderndasEinkommenzugrundezulegen.

VIL Beſteuerung
beſchränktSteuerpflichtiger

849 '
Beſchränkt ſteuerpfli<tigeEinkünfte
JnländiſcheEinkünfteimSinnderbeſchränkten

Einfommenſteuerpfliht($1 Abſat2) ſind:
1, Einkünfteauseinerim Julandbetriebenen
Land-undForſtwirtſchaft($$13,14);

2. EinkünfteausGewerbebetrieb($815,16),für
denimInlandeineBetriebſtätteunterhalten
wirdodereinſtändigerVertreterbeſtelltiſt,
undEinkünfteausderVeräußerungeinesAn-
TCN einerinländiſhenKapitalgeſellſchaft
17);

3. EinkünfteausſelbſtändigerArbeit($18),die
imZulandausgeubtoderverwertetwirdoder
wordeniſt;

4. EinkünfteausnitſelbſtändigerArbeit($19),
dieimJulandausgeübtoderverwertetwird
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oderwordenif, undEinkünfte,dieausin-
ländiſchenöffentlichenKaſſeneinſchließlichder
KaſſenderDeutſchenReichsbahnundder
ReichsbankmitRückſichtaufeingegenwärtiges
oderfrüheresDienſtverhältnisgewährtwerden;

9. EinkünfteausKapitalvermögenimSinndes
Su Abſag1 Ziffern1 und 2, wennder

uldnerWohnfiß,GeſchäftsleitungodexSiß
im Jnlandhat,undEinkünfteimSinndes
$20Abſay1Qiffern3und4,wenndasKapi-
talvermögendur< inländiſhenGrundbeſitz,
dur inländiſcheRechte,diedenVorſchriften
desbürgerlichenNets überGrundſtückeunter-
liegen,oderdur<Schiffe,dieineininländiſches
Schiffsregiſtexreingetragenſind,unmittelbar
odermittelbargeſichertiſt.Ausgenommenſind
dieDividendenausVorzugsaktienderDeut-
ſchenReichsbahnundZinſenausAnleihen
und Forderungen,die in ein öffentliches
Schuldbucheingetragenſindodexüber die
Teilſchuldverſhreibungenausgegebenſind.Die
EinkünfteausTeilſchuldverſhreibungenunter-
liegenaberderbeſhränftenSteuerpflicht,wenn
beiihnennebendexfeſtenVerzinſungeinRecht
aufUmtauſchin Geſellſchaftsanteile(Wandel-
anleihen)odereineZuſaßverzinſungeinge-
räumtiſt,diee nachderHöhederGewinn-
ausſhüttungendesSchuldnersrichtet(Ge-
winnobligationen),undwennderSchuldnex
Wohnſiß,GeſchäftsleitungoderSiß im Jn-
landhat;

6. EinkünfteausVermietungundVerpachtung
($21),wenndasunbeweglicheVermögen,die
SachinbegriffeoderNehteimInlandbelegen
oderin eininländiſchesöffentlichesBuchoder
Regiſtereingetragenſindoderineinerinlän-
diſchenBetriebſtätteverwertetwerden;

7, ſonſtigeEinkünfteimSinn des$22Ziffer1,
uen fiedemSteuerabzugunterworfenwer-
en;

8. ſonſtigeEinkünfteimSinndes$22Ziffer2,
ſoweitesfi<umSpekulationsgeſchäftemit
inländiſchenGrundſtückenodermitinländiſchen
Rechtenhandelt,die denVorſchriften des
bürgerlichenRechtsüberGrundſtückeunter-
liegen.

850
Sondervorſchriften für beſ<hränkt

Steuerpflichtige
(1)BeſchränktSteuerpflichtigedürfenBetriebs-

ausgaben($4 Abſaÿ4) oderWerbungskoſien($9)
nurinſoweitabziehen,alsfiemitinländiſchenEin-
fünftenin wirtſchaftlihemZuſammenhangſtehen.
Die Vorſchriftendes$10 (Sonderausgaben),des
$33 (AußergewöhnlicheBelaſtungen)unddes$34
(SteuerſäßebeiaußerordentlichenEinkünften)ſind
nichtanwendbar.

_(2) BeiEinkünften,diedemSteuerabzugunter-
liegen,undbeiEinkünftenimSinndes$20Abſaÿ1
Ziffern3 und4 iſ für beſchränktSteuerpflichtige
einAusgleich($2Abſaß2)mitVerluſtenausande-
renEinkunftsartennihtzuläſſig.
(3)DieEinkommenſteuerbemißtſichbeibeſchränkt

Steuerpflichtigen,dieveranlagtwerden,nahSpalte5
derEinfommenſteuertabelleCinlage1 Siebeträgt
abermindeſtens10vomHundertderEinkünfte.
(4)DieEinkommenſteuerfürEinkünfte,diedem

SteuerabzugvomArbeitslohnodervomKapital-
ertragunterliegen,giltbeibeſhränktSteuerpflich-
tigendur<denSteuerabzugalsabgegolten,wenn
dieEinkünftenihtBetriebs8einnahmeneinesinlän-
diſchenBetriebsſind. Die Höhe derLohnſteuerbe-
ſtimmtderReichsminiſterdexFinanzen.
(5)DasFinanzamtkanndieEinkommenſteuerbei

beſhränktSteuerpflichtigenganzoderzumTeiler-
laſſenoderin einemPauſchbetragfeſtſeßen,wennes
odereinegeſonderteBerechnungderEinkünftebe-
ſondersſchwierigiſt.
(6s)Das FinanzamtkanndieEinkommenſteuer

vonbeſchränktſteuerpflihtigenEinkünften,ſoweit
dieſenichtbereitsdemSteuerabzugunterliegen,im
WegdesSteuerabzugserheben,wenndieszurSicher-
Stans desSteueranſpru<szwe>mäßigiſt, Das
inanzamtbeſtimmthierbeidieHöhedesSteuer-
abzugs.

VIII.Schlußvorſchriſten
851

(1) DieſesGeſe iſ erſtmalsfür denVeran-
lagungszeitraum1939anzuwenden.BeimSteuer-
abzugvomlaufendenArbeitslohnfinddieVor-
ſchriftendieſesGeſeyeserſtmalsaufdenArbeitslohn
anzuwenden,derfür einenLohnzahlungszeitraum
gezahltwird,dernahdem31.März1939endet.
BeimSteuerabzugvonſonſtigenBezügen($40)iſt
dasGeſeßaufdieBezügeanzuwenden,die dem
Steuerpflichtigennachdem31,März1939zufließen.
(2)DieBewertungsfreiheitfür kurzlebigeWirt-

ſchaftsgüterdesAnlagevermögens($6Ziffer1Saß4)
giltnurfürWirtſchaftsgüter,dievordem1.Oktober
1937beſtelltwordenſind.
(8)BeiverheiratetenPerſonen,dieindieSteuer-

gruppeIl fallen($32Abſatz3, $39Abſaÿ3),be-
mißtfi dieEinkommenſteuernah Spalte5 der
EinkymmenſteuertabelleoderLohnfteuertabelle,wenndieEhegattenimKalenderjahr1937nichtmehrals
12000ReichsmarkEinkommengehabthabenund
einer.derEhegattenbis zum.EndedesKalender-
jahrs1938das55,Lebenszahrvollendethai.
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Anlage 1
(Zu$32)

Einkommen DieEinkommenſteuerbeträgtin

(IA Abid: SteuergruppeIV

| Steuer- Sizex- Steue, bei Kinderermäßigungfür Ls jedeRe

Stufe Mittel- gruppeI| gruppeII| gruppeIII ſichderSteuer-betrag 1 2 3 4 ö betrag
Perſon| Perſonen| Perſonen| Perſonen| Perſonen| der e 10

AM AM AA AM AA | FA | RA | RA ARA RA AM
1 2 3 4 5 8 E 8 9 10 14

mehr
als— bis Ñ |
560—675 600 10 —| — — _— | — — — -
676—825 70 27 13 An O — | — —— _— =
825—975 900 48 30 14 — = — — e
975—1125 1050 65 45 26 — = — — -

1125—1275 1200 84 61 38 M — = = — -
1275—1425 1350| 104 77 50 MB —— = -
1425—1575 1500| 15 | 93 62 34 Wl = jj = = =
1575—1725 1650| 165 119 74 46 22 = | — a
1725—1925 1800| 205 146 88 68 M — ES =
1925—2250 2100| 256 187 118 82 58 14 — — -
2250—2550 2400| 304 226 148 112 81 38 — - -
2550—2850 2700| 360 269 178 138 101 62 5 — An
2850—3150 3000| 420 317 215 164 120 78 29 — -
3150—3450 3300| 486 370 254 189 140 91 49 — -
3450—3800 3600| 563 428 294 215 159 104 55 — -
3800—4250 4000| 640 491 342 249 185 122 63 13 13
4250—4750 4500| 749 582 416 293 225 152 73 15 16
4750—5250 5000| 882 686 490 34 | 26 182 90 17 17
5250—5750 5500| 1017 791 565 418 316 212 107 19 19
5750—6250 6000| 1152 896 640| 492 376 242 124 21 21
6250—6750 6500| 1287| 1001 715 566 436 272 141 24 24
6750—7250 70900| 1422| 1106| 790 640 496 302 158 28 28
7250—7750 7600| 1557| 1211 865 715 556 332 175 30 30
7750—8250 8000| 1692| 1316 940 790 616 362 192 32 32
8250—8750 8500| 1827| 1421| 1015 865 685 392 210 72 72
8750—9250 9000| 1962| 1526| 1090 940| 760 424 260| 120 120
9250—9750 96500| 2097| 1631| 1165| 1015 835 484 316 170 130
9750—10250| 10000| 2232| 1736| 1240| 1090| 910 544 376 220 140
10250—10750| 10500| 2394| 1862| 1330| 1165 985 604 436 270 140
10750—11250|11000| 2556| 198| 1420| 1240| 1060 670 496 328 148
11250—11750| 11500| 2718| 2114| 1510| 1330| 1135 745 556 388 158
11750—12500|12000| 2880| 2240| 1600| 1420| 1210 820 616 448 168
12500—13500| 12000| 3204| 2492| 1780| 1600| 1384 970 760| 568 168
13500—14500| 14000| 3528| 2744| 1960| 1780| 1564| 1120| 910| 70 180
14500—15500 | 1500013 924| 3052| 2180| 1960| 174| 1276| 10860 850 210

__15500—16500|16000| 4320| 3360| 2400|-2180| 1924| 1456| 1210| 1000 210
46500—17500| 14 4716| 3668| 2620| 2400| 2136| 1636| 1384| 1150 210
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Einkommen

SteuergruppeTV

Für jedeweitere' Steuer-| Steuer-| Steuer- Perſonermäßigt
Stufe betengruppeT| gruppe11[gruppe| : z ¿ g fiderSéeuer-

Perſon| Perſonen| Perſonen| Perſonen| Perſonen| derLTi 10
RA RM RA RA PM AK AM RM RM AM AK

1 2 8 4 5 8 7 8 9 10 11

mehr
als — bis

17500—18500 18000} 5112| 3976 2840| 2620| 2356| 1816 1564| 1312 222
18500—19500 19000| 5580| 4340 |} 3100 2840| 2576| 2004 | 1744 1492 252
19500—20500 20000| 6048| 4704| 3360| 3100| 279%| 2224| 194 | 1672 252
20500—21500 21000| 6516 5068 | 3620| 3360| 3048| 2444 2136| 1852 252
21500—22500 22000| 6984| 5432| 3880| 3620 | 3308| 2664 | 2356| 2048 268
22500—23500 23000| 7524 5852 4180 | 3880 | 3568 | 2892| 2576 2268 308
23500—24500 24000| 8064| 6272| 4480|} 4180| 3828| 3152| 2796| 2488 308
24500—25500 20000| 8604 6692 4780 | 4480| 4120| 3412 | 3048 | 2708 308
25500—26500 26000| 9144 7112| 5080 | 4780 | 4420| 3672 | 3308 | 2944 324
26500-—27500 27000| 9774 7602| 5430| 5080 | 4720 | 3940 | 3568 | 3204 364
27500—28500 28 000| 10 404 8092| 5780| 5430| 5020| 4240 | 3828 | 3464 364
285600—29500 29000| 11034 8682 6130| 5780 | 5360 | 4540 | 4120 | 3724 364
29500—30500 30000| 11664 9072| 6480| 6130| 5710| 4840| 4420 | 4000 380
30500—31500 31000| 12294| 9562| 6830| 6480 | 6060 | 5150 | 4720 | 4300 420
31 5600—32500 32000| 12924| 10052 7180| 6830 | 6410| 5500 | 5020 | 4600 420
32500—33500 33000| 13554| 10542 7530 7180 | 6760| 5850| 5360 | 4900 420
33 500—34500 34 000| 14184| 11032 7880 7530| 7110| 6200 | 5710| 5220 440
34 500—35500 35000| 14814| 11522 8230 7880| 7460| 6550 | 6060| 5570 4909
35 500—36500 36000| 15444| 12012 8580| 8230| 7810| 6900| 6410| 65920 490
36500-—37500 37000| 16074| 12502| 8930| 8580| 8160| 7250| 6760| 6270 490 -
37500—38500 38000| 16704| 12992| 9280| 8930| 8510| 7600| 7110| 6620 490
38 500—39500 39000| 17334| 13482| 9630 | 9280| 8860| 7950 7460| 6970 490
39 500-——40500 40000| 17964| 13972| 9980| 9630| 9210| 8300| 7810| 7320 490
40500—41500 41000| 18594| 14462| 10330| 9980| 9560| 8650 | 8160 7670 490
41500—42500 42000| 19224| 14952| 10680| 10330-| 9910| 9000| 8510| 8020 490
42500-—43500 43000| 19854| 15442| 11030| 10680| 10260| 9350| 8860| ‘8370 490
43500-—44500 44000| 20484| 15932| 11380| 11030| 10610| 9700| 9210| 8720 490
44500-—45500 45000 | 21114| 16422| 11730| 11380| 10960| 10050| 9560| 9070 490
45500-——46500 46000| 21744| 16912| 12080| 11730| 11310| 10400| 9910| 9420 490
46500—47500 47000| 22374| 17402| 12430| 12080| 11660| 10750| 19260| 9770 490
47500—48500 48000| 23004| 17892| 12780| 12430| 12010| 11100| 10610| 10120 490
48500-—49500 49000| 23634| 18382| 13130| 12780| 12360| 11450| 10960| 10470 490
49500—50500 00000| 24264| 18872| 13480| 13130| 12710| 11800| 11310| 10820 490
50500-——51500 61000| 24984| 19432| 13880| 13480| 13060| 12150| 11660| 11170 490
51500—52500 52000| 25704| 19992| 14280| 13880| 13410| 12500| 12010| 11520. 490
02500—53500 53000| 26424| 20552| 14680| 14280| 13800| 12850| 12360| 11870 490
53500—54500 04000| 27144| 21112| 15080| 14680| 14200| 13200| 12710| 12220 490
54500—55500 05000| 27864| 21672| 15480| 15080| 14800| 13560| 13060| 12570 490
55500—56500 56000| 28584| 22232| 15880| 15480| 15000| 13960| 13410| 12920 490
56000—57500| 67000| 29304| 22792| 16280| 15880| 15400| 14360| 13800| 13270 490
57500-58500| 58000| 30024| 23352| 16680| 16280| 15800| 14760| 14200| 1360| 510
58500—59500| 859000| 30744| 23912| 17080| 16680| 16200| 15160| 14600| 140400| 56
59500—60500 60000| 31464| 24472| 17480 |17080| 16600| 15560| 15000| 14440 660
60500—61500 61000| 32184| 25032| 17880| 17480| 17000| 15960| 15400| 14840 660
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Einkommen
($2 Abſah2) Steuergruppe1V

Steier Stëües, Steuer- beiKinderermäßigungfür Perſanermißiat

Stufe en gruppeT| gruppeIT| gruppeHI 1 g 9 4 gz ſichPe EE
Perſon| Perſonen| Perſonen| Perſonen| Perſonen| der E 10

RHA RAM RM RM AM | AM RAM RM RA HM HAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

mehr
als— bis

61500—62500| 62000| 32904| 25592| 18280| 17880| 17400| 16360| 15800| 15240 560
62500—63500| 63000| 33624| 26152| 18680| 18280| 17800| 16760| 16200| 15640 960
63500—64500| 64000}34344| 26712| 19080| 18680| 18200| 17165| 16600| 16040 560
64800—65500 65000| 35064| 27272| 19480| 19080| 18600| 17560| 17000| 16440 560
65500—66500| 66000}35784| 27832| 19880| 19480| 19000| 17960| 17400| 16840 560
66500—67500 67009| 36504| 28392| 20280| 19880| 19400| 18360| 17800| 17240 560
67500—68500| 68000}37224| 28952| 20680| 20280| 19800| 18760| 18200| 17640 560
68500—69500| 69000| 27944| 29512| 21080| 20680| 20200| 19160| 18600| 18040 560
69500—70500 70000| 38500| 29990| 21480| 21080| 20600| 19560| 19000| 18440 560
70500—71500 71000| 39050| 30465| 21880| 21480| 21000| 19960| 19400| 18840 560
71500—72500 72000| 39600| 30940| 22280| 21880| 21400| 20360| 19800| 19240 560
72500—73500 73000| 40150| 31415| 22680| 22280| 21800| 20760| 20200| 19640 560
73500—74500| 74000| 40700| 31890| 23080| 22680| 22200| 21160| 20600| 20040 560
74500—75500| 75000| 41250| 32365| 23480| 23080| 22600| 21560| 21000| 20440 560
75500—76500-| 76000| 41800| 32840| 23880| 23480| 23000| 21960| 21400| 20840 560
76500—77500 77000| 42350| 33315| 24280| 23880| 23400| 22360| 21800| 21240 560
77500—78500 78000| 42900| 33790| 24680| 24280| 23800| 22760| 22200| 21640 560
78500—79500 79000| 43450| 34265| 25080| 24680| 24200| 23160| 22600| 22040 560
79500—80500| 80000| 44000| 34740| 25480| 25080| 24600| 23560| 23000| 22440 560
80500—81500| 81000] 44550| 35215| 25880| 25480| 25000| 23960| 23400| 22840 560
81500—82500| 82000| 45100| 35690| 26280| 25880| 25400| 24360| 23800| 23240 560
82500—83500| 83000]45650| 36165| 26680| 26280| 25800| 24760| 24200| 23640 560
83500—84500| 84000]46200| 36640| 27080| 26680| 26200| 25160| 24600| 24040 560
84500—85500| 85000| 46750| 37115| 27480| 27080| 26600| 25560| 25000| 24440 560
85500—86500 86000| 47300| 37590| 27880| 27480| 27000| 25960| 25400| 24840 560
86500—87500| 87000}47850| 38065| 28280| 27880| 27400| 26360| 25800| 25240 560
87500—88500| 88 000| 48400| 38540| 28680| 28280| 27800| 26760| 26200| 25640 560
88500—89500| 89000}48950| 39015| 29080| 28680| 28200| 27160| 26600| 26040 560
89500—90500 90000| 49500| 39490| 29480| 29080| 28600| 27560| 27000| 26440 560
90500—91 500| 91000}50050| 39965| 29880| 29480| 29000| 27960| 27400| 26840 560
91500—92500| 92000}50600| 40440| 30280| 29880| 29400| 28360| 27800| 27240 560
92500—93500| 93000] 51150| 40915| 30680| 30280| 29800| 28760| 28200| 27640 560
93500—94500| 94000}51700| 41390| 31080| 30680| 30200| 29160| 28600| 28040 560
94500—95500| 95000| 52250| 41865| 31480| 31080 30600| 29560| 29000| 28440 560
9500—96 500| 96000| 52800| 42340| 31880| 31480| 31000| 29960| 29400| 28840 560
96500—97500| 97000]53350| 42815| 32280| 31880| 31400| 30360| 29800| 29240 560
97500—98500| 98000]53900| 43290| 32680| 32280| 31800| 30760| 30200| 29640 560
98500—99500| 99 000| 54450| 43765| 33080| 32680| 32200| 31160| 30600| 30040 560
99 500—100500| 100000| 55000| 44240| 33480| 33080| 32600| 31560| 31000| 30440 560
100500—101500| 101.000| 55550| 44865| 34180| 33780| 33300| 32260| 31700| 31140 560
101500—102500| 102000| 56 100| 45490| 34880| 34480| 34000| 32960| 32400| 31840 560
102500—103500| 103600| 56650| 46115| 35580| 35180| 34700| 33660| 33100| 32540 560
103500—104500- | 104690| 57200| 46740| 36280| 35880| 35400| 34360| 33800| 33240 560

57750| 47250| 36980| 36580| 36100| 35060| 34500| 33940 560104600-105500| 105-000
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Einkommen Die Einkommenſteuerbeträgtin
($2 Abſay2) SteuergruppeIV

Sta | Ere | Sf beiKinderermäßigungfür a Eeie

Stufe Mittél: gruppeI | gruppe11| gruppeUI . ſichderSteuer-betrag 1 2 3 4 D betrag
Perſon| Perſonen| Perſonen| Perſonen| Verſonen| derRE 10

AM AUT AM RA RA RA RK | AM HAM RAM AM
1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 | 10 11

mehr
als —-bis

105500-106 500| 106000| 58300| 47700| 37680| 37280| 36800| 35760| 35200 | 34640 560
106500---107500| 107000| 58850| 418150| 38380| 37980| 37500| 36460| 35900| 35340 560
107500-108 500| 108000}59400| 48600| 39080| 38680| 38200| 37160| 36600| 36040 560
108500-109 500| 1090001 59950| 49050| 39780| 39380| 38900| 37860| 37300| 36740 560
109500--110500| 110000| 60500| 49500| 40480| 40080| 39600| 38560| 38000| 37440 560
110500-111 500| 111000}61050| 49950| 41180| 40780| 40300| 39260| 38700| 38140 560
111500---112500| 112000| 61600| 50400| 41880| 41480| 41000| 39960| 39400| 38840 560
112500-113500| 113000| 62150| 50850| 42580| 42180| 41700| 40660| 40100| 39540 560
113500--114500 | 114000| 62700| 51300| 43280| 42880 | 42400| 41360| 40800| 40240 560
114500-115 500| 115000| 63250| 61750| 43980| 43580 - 43100| 42060| 41500| 40940 560
115500- 116500 | 116000} 63800| 52200| 44680| 44280 : 43800| 42760| 42200| 41640 060
116500- 117500| 117000} 64350| 52650| 45380| 44980 ; 44500| 43460| 42900| 42340 560
117500. 118500| 118000] 64900| 53100| 46080| 45680 | 45200| 44160| 43600| 43040 560
118500-119 500| 119000} 65450| 53550| 46780| 46380 | 45900| 44860| 44300| 43740 560
119500-120 500 | 120000| 66000| 54000| 47480 |}47080 46600| 45560 | 45000| 44440 560
120500-121 500| 121000| 66550| 54450| 48180| 47780 | 47300| 46260| 45700| 45140 560
121500---122500| 122000| 67100| 54900| 48800| 48480 | 48000| 46960| 46400| 45840 560
122500---123500 | 123000} 67650| 55350| 49200| 49180 | 48700| 47680| 47100| 46540 560
123500—124500| 124000| 68200| 55800| 49600| 49600| 49400| 48360| 47800| 47240 560
124500-125 500| 125000| 68750| 56250| 50000| 50000 | 50000| 49060| 48500| 47940 060
125000--126500| 126000} 69300| 56700| 50400| 50400 | 50409| 49760| 49200| 48640 560
126500-127500| 127000| 69850| 57150| 50800| 50800| 50800| 50460| 49900| 49340 560
127300-—128500| 128000} 70400| 57600| 51200| 51200 | 51200| 51160| 50600| 50040 060
128000---129500| 129000| 70950| 58050| 51600| 51600 | 51600| 51600| 51300| 50740 560
129500—130500| 130000| 71500| 58500| 52000| 5200052000| 52000| 52000| 51440 560
130500--131500| 131000| 72050| 58950| 52400| 52400| 52400| 52400| 52400| 52140 560
131500-—-132500| 132000| 72600| 59400| 52800| 52800/ 52800| 52800| 52800| 52800 560
132500——133500| 133000| 73150| 59850| 53200| 53200| 53200| 53200| 53200| 53200 60
133500-—134500| 134000| 73700| 60300| 53600| 53600| 53600| 53600| 53600| 53600 560
134500—135500| 135000| 74250| 60750| 54000| 54000| 54000| 54000| 54000| 54000 560

Für höhereEinkommeniſt derMittelbetrag(volleTauſendReichsmark)denSpalten1und2 entſprechendzubilden.
Beiſpiele:

Einkommen135700FX. Mittelbetrag136000Æ.4,
136300ZX » 136000Z.4,
136500Z4 y 136000ÆZ#,

» 13655024 » 137000ZÆ#.

DieEinkommenſteuerbeträgtbeiSteuerpflichtigen,dieinSteuergruppeI fallen,55vomHundert,beiSteuerpflichtigen,
ie in Steuergruppe11 fallen,45vomHundert,-bei ‘allenanderenSteuerpflichtigen49vomHundertdesMittelbetrags.



Anlage 2
(Zu$39)

Stufe Die LohnſteuerbeträgtbeieinemArbeitnehmerin

SteuergruppeIV
Steuer-| Steuer-| Steuer- EE N aLfde, Monatslohn| gruppe| gruppe| gruppe beiKinderermäßigungfür O

n I IT |W} 1 2 3 4 6 6 7 8 9| 10
Perſon |Perſonen|Perſonen|Perſonen|Perſonen|Perſonen|Perſonen|Perſonen|PerſonenPerſonen- AM AAK| AK PA FK | PA | PA PA| A PA PA| ZA| RK| RA

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

mehr |
als—bis | |

1| 84,60—91 0,78]— — I —{i— =
2 91—104 182) 1,04| — — i —- --
3| 104—117 3,64| 2,8411,80| — — — |
4| 117—1830 5,46) 3,64)208) — | — | — _-
5 130—143 7,28] 5,20] 3,88| 0,78| — == |
6j 143—156 910! 6,760]4,42!182) — | = = | = '
7| 156—16910,92|8,06]5,46]2,86| 1,04 - | |
8| 169—182 13,52| 9,88] 86,50}416} 1,82 | i : -
9] 182—195| 16,12|11,96]7,s0|494) 286 — PP |
10| 195—208 18,46|13,52]8,84|5,98 416 O2 | | i
11} 208—221 21,06}15,60]10,14| 7,02) 494| 158 iS } a | | -
12| 221—234 23,92)17,68|11,44)8,82) 5,98 2e} — |
13/ 234—247 21,04]19,76]12,74]9,62) T7o2)Je | |
14| 247—260 29,90|22,10]14,80| 10,92|780) 468 — = | | --
15| 260—273| 33,02|2444|15,86| 1L,o6|8,58|5,72|0,78]—- ©—- EIE
16| 273—286 34,84| 26,26| 17,68| 13,—| 9,62) 6,24| 182) — | -— — | — | — 1 -
17| 286-—299 37,96| 28,60| 19,50| 14,04| 10,40)6,76) Bm} -
18| 299-—31240,82]30,94| 21,06| 15,34| 11,18 7,54)4116|— = — | -
19| 312—325 43,42]33,02|22,62| 16,38| 11,96)780! 442) — | — C — {i -
20} 826—8388| 46,02] 34,84|23,92| 17,42!13,—| 8,58 442 — | — —— | — |
21| 8338—35148,36|36,92]25,48| 18,46| 13,78| 9910|468 -
22| 3561—364 90,96| 39,00| 27,04| 19,76| 14,56]9,62 5,20 0,26) — — Od
23| 8264—37753,56| 4108|28,60| 20,80| 15,34| 10,40 B20 lo — O -
24| 377—890| 55,90| 42,90|30,16| 21,84| 16,38| 10,92| 5,46)10
2595|390-—403 58,50|44,98]31,72| 22,88| 17,16| 11,44|5,72| 1,30| — — i
26} 403416 61,10|47,06| 33,28| 24,18| 17,94| 11,96|5,98)180) — | — | — — }-
27| 416—429 63,44]4914|34,84| 25,48| 18,72| 12,74|6,24 1,20| — — i — | -
28| 429-442 66,04| 51,22]36,40| 26,78| 19,76| 13,26| 6,50| 180) — | -
29) 442-455 69,16]53,82| 38,48| 28,84| 20,54| 13,78 7,02|180 — | — | =
30| 455-468 72,80| 56,68| 40,56| 29,90| 21,82| 14,80)Tas) 1,56)— | — | — — | -
31] 468—481 76,70| 59,54| 42,64| 31,98| 22,88| 15,08)754] 1,56}— ——-— {-
32| 481494| 80,84]62,40]44,72| 33,80| 24,18| 15,86|8,06)1686|——|— | — | -
33/ 494—507| 84,24]65,52]46,80| 35,88| 26,—|16,64)8,84 1561— | — | — == -

„Reich8geſeybl.19391 82
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Stufe Die LohnſteuerbeträgtbeieinemArbeitnehmerin

SteuergruppeTV
Steuer-|}Steuer-| Steuer- : S: “p: unLfde.| Monatlohn gruppe| gruppe| gruppe beiKinderermäßigungfür

Nr. I i IWW| 1 2 3 4 6 6 7 8 9 | 10
PerſonPerſonenPerſonen|Perſonen|Perſonen|Perſonen|PerſonenPerſonen|Perſonen|Perſonen

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 18 14 15

mehr
als— bis

34| 007—6020| 87,88]68,38)48,88}37,9627,56|17,42)910) 1586 —|— |—| — | -
3565|020—3533| 9L52| 71,24|50,96]39,78|29,838|18,20|9,62] 1,56| — — — — -
36| 533—046| 96,20}74,88]53,56|41,86|31,20|19,24| 10,14]1,82| — — — — n
37| 046—559| 100,10|77,74|55,64443,94|33,28]20,28| 10,92|1,82| — — — — n
381 009—6721 103,74|80,60]57,72|46,02|34,84/21,06| 11,18| 1,82| — — — — -
39| 5072—086| 107,64}83,72159,80|47,84|36,40)21,84| 11,70]1,82| — — — — -
40| 585—598| 110,76]86,06|61,62]49,92/37,96|23,14| 12,22| 2,34| — — — — -
41} 598—611| 114,14!88,66]63,44}51,48|39,52|23,92| 12,74| 2,34| — — — — -
42| 611——624| 117,78|91,52|65,52|53,04|41,08|24,44| 13,—| 2,34| — — — — -
43| 624—637| 121,68]94,64]67,60]54,60 42,64|25,48| 13,52| 2,34| — — — — -
44| 637—6350| 124,80| 96,98|69,42]56,68|44,20|26,26| 14,04| 2,34| — — — — -
451 650—663| 128,18]99,58| 71,24]58,50|45,76|26,78| 14,56| 2,60| — — — — -
46} 663—676| 131,82]102,44|73,32|60,58|47,82|27,56| 15,08| 2,60| — — — — -
47} 676—689| 135,72]105,56| 75,40]62,40|48,88)28,08| 15,60| 2,60| — — — — -
48| 689—702| 138,84| 107,90]77,22|64,48|50,44|28,86| 16,12|2,60| — — — — =
49| 702—715| 142,22]110,50| 79,04|66,30 52,—|29,64| 16,64) 3,12| — — = = =
00| 710—728| 145,86| 113,36|81,12|68,1253,56|30,42| 16,90|4,16| — — — — ===
öl} 728—741| 149,76| 116,48|83,20|70,20 55,38]31,20| 17,42| 5,20| — — — == | a=
021 741-——704| 152,88| 118,82|85,02|72,28 57,46|31,72| 17,94] 6,24| — — — — : -
53| T704—1767| 156,26| 121,42|86,84|74,10}59,28|32,50|1924| 754 — | —-—— | — | -
54| 767—780| 159,00| 124,28| 88,92|76,1861,36|33,80| 0,54)88a —| —| —-|— |-
00) 780—793j 163,80| 127,40}91,— 78,—| 63,18!35,86| 21,84| 10,14| — — — — | -
66| 793—806| 166,92| 129,74|92,82|80,08|65,26|36,92| 23,14| 1144| 1044|— | — | — | -
57] 806—819| 170,30| 132,84|94,64]81,90|67,0838,48| 24,44| 12,74|208 — | — | — | -
58| 819—832| 173,94| 135,20]96,72|83,98|69,16/40,04| 26,—| 1404|Z| — | —| — | -
509| 832—845| 177,84| 138,32]98,80}85,80|70,98|41,60|27,56| 15,84| 4,16| — — a | -
60| 845—8658| 180,06| 140,66| 100,62|87,88|73,06/43,16| 29,12| 16,64| 5,20) — — = | =
61) 858—871| 184,34| 143,26| 102,44|89,70|74,88|44,72| 30,68| 17,94)G24 — | — | — | -
62| 871—884| 187,98]146,12| 104,52)91,78|76,96|46,28| 32,24| 19,24| 7,54| — — — -
63| 884—897| 191,36| 148,72| 106,34]93,60|T78,78|47,84| 33,80| 20,54|884 — | — | — | -
64| 897—910| 195,—| 151,58]108,42|95,68]80,86|49,40| 35,86| 21,84| 10,14| — — = -
65| 910—9283| 198,88| 154,18]110,24|97,50|82,68|50,96| 36,92| 23,14| 11,44]1,04 — — -
66| 928—9836| 202,02| 157,04| 112,82]99,58|84,76|52,52| 38,48| 24,44| 12,74|2,08| — | — -
67| 96— 949| 205,92}160,16| 114,40|101,40|86,58!54,08| 40,04| 26,—| 14,04|3,12! — N
68] 949—962| 209,04| 162,50| 116,22|103,48|88,66|56,16| 41,60| 27,56| 15,84| 4,16 — — | -
69| 962—975} 212,42| 165,10| 118,04|105,30|90,4857,08| 43,16| 29,12| 16,64| 5,20| — — -
70| 97ö—-988| 216,06| 167,96| 120,12|107,88|92,56/60,06| 44,72| 30,68| 17,94| 6,24) — — _-
71] 988—1001| 219,96]171,08| 122,20|109,2094,88|61,88| 46,28| 32,24| 19,24|754) — | — | -
72}1001-—1014| 223,08| 173,42| 124,02|111,28]96,46|63,96| 47,8433,80| 20,54| 8,84| — — -
73| 1014—1027| 226,46| 176,02| 125,84|113,10]98,28)65,78| 49,40| 35,36| 21,84| 10,14|— | — pm
74}1027—1040| 230,10| 178,88| 127,92|115,18)100,386|67,86| 50,96| 36,92| 23,14| 11,44|1,041—| -
75| 1040—1066| 235,82| 183,30| 131,04/118,04]103,22|70,98| 53,80| 39,26| 25,48| 13,52| 2,60| — -

eaa



319
Stufe Die LohnſteuerbeträgtbeieinemArbeitnehmerin

SteuergruppeTV
Steuer-| Steuer-| Steuer- i “e: sLfde, Monatslohn grebe| grußpe1 gruppe beiKinderermäßigungfür '

Nr. I Il II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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RM AM AK | AAK PM SA A |A AK PA PA RA BA | RA
1 2 8 4 6 6 7 8 9 10 11 12 18 14 16

mehr
al8—bis | :

76| 1066—1092| 242,32| 188,50| 134,68|122,20|107,12]74,88 57,20)42,88 28,60|16,12| 4,68) — -
77| 1092—1118| 249,86| 194,22| 138,84|125,84|111,02]78,78|61,1045,50]31,72/18,72| 7,02/— -
78] 1118-1 144} 256,36| 199,42| 142,48]130,—|11492| 82,68 65,— 48,82|34,84|21,82! 9,62 — -
79| 1144—1170| 263,90| 205,14| 146,64]133,64|118,82|86,58 68,90)51,74]37,96)23,92|12,22| 1,82) -
80| 1170—1196| 270,40/210,84| 150,28|137,80|122,72|90,48|72,8055,88]41,08)27,04|14,82/3,90|-
81] 1196—1222| 277,42| 215,80| 154,18]141,44|126,6294,88)76,70)59,28|44,20|30,16|17,42 5,98) -
82| 1222—1248| 284,44| 221,26| 158,08]145,60|130,522,28| 80,60|63,18}47,82|33,28|20,02] 8,82 -
83| 1248—1274| 291,98| 226,98| 162,24]149,24]134,42|102,1884,5067,08|50,44/36,40|22,62|10,02|0,78
84| 1274—1300| 298,48| 232,18| 165,88]153,40|138,82|106,08|88,4070,98)53,56|39,52|25,48|13,52)2,86
85| 1800—1326| 306,02| 237,90| 170,04]157,04|142,22109,98]92,30]74,88]57,46|42,64|28,60|16,12 4,94
86| 1826—1352| 312,52| 243,10| 173,68|161,20|146,12113,88]96,20|78,78 61,86)45,76|31,72|18,72 7,02
87| 1352—1378| 320,06| 248,82| 177,84]164,84|150,02|117,78|100,1082,68)65,26|48,88)34,84]21,82|9,62
88| 1878—1404} 326,56| 254,02| 181,48]169,—|153,92121,68}104,— 86,58|69,16|52,—| 37,96|23,92 12,22
89| 1404—1430| 334,10| 259,74| 185,64]172,64|157,82125,58|107,90]90,48)73,06|65,88|41,08]27,04]14,82
90| 1430—1458| 340,60| 264,94| 189,28]176,80|161,72|129,48111,80|94,88|76,96|69,28]44,20|30,16]17,42
91] 1456—1482| 348,14| 270,66| 193,44]180,44]165,62133,88|115,70|98,28)80,86|63,18|47,82|33,2820,02
92| 1482—1508| 354,64| 275,86| 197,08]184,60169,52|137,28]119,60]102,18/84,76]67,08|50,44|36,40 22,62
93| 1508—1534| 362,18| 281,58| 201,24]188,24173,42|141,18|123,50|106,08|88,68 70,98|53,56|39,52 25,48
94| 1534—1560} 368,68| 286,78| 204,88]192,40|177,82145,08|127,40|109,98|92,56|74,88|57,46|42,64|28,60
9%| 1560—1586| 376,22| 292,50| 209,04|196,04181,22/148,98|131,30]113,88|96,46|78,78!61,86|45,7631,72
96| 1686—1612| 382,72| 297,70| 212,68|200,20185,12|152,88)135,20/117,78/100,36|82,68 65,26)48,88|34,84
97] 1612—1638| 390,26| 303,42| 216,84203,84/189,02|156,78|139,10|121,68|104,26!86,58|69,16 592,—|37,96
98| 1638—1664| 396,76| 308,62| 220,48|208,—192,92|160,68]143,—125,58|108,1690,48]73,06)55,64|41,08
9911664—1690| 404,30| 314,34| 224,64]211,64]196,82|164,58|146,90129,48112,06)94,38]76,96)59,54|44,20

100| 1690—1716| 410,80}319,54| 228,28]215,80|200,72|168,48150,80|133,88|115,96|98,2880,86|63,44|47,32
101 1716—1742} 418,34| 325,26| 232,44|219,44|204,62172,88|154,70!137,28/119,86|102,18|84,7667,3450,44
102| 1742—1768| 424,84| 330,46| 236,08|223,60|208,52176,28|158,60/141,18|123,76|106,08|88,66|71,2453,56
103| 1768—1794 |432,238| 336,18| 240,24]227,24|212,42|180,18162,50|145,08)127,66]109,98|92,56|75,14|57,46
104]1794—1820| 438,88| 341,88| 243,88|231,40216,832)184,08|166,40]148,98|131,56|113,88!96,46]79,04 61,36
105| 1820—1846| 446,42| 347,10| 248,04]235,04|220,22187,98]170,80)152,88|135,46|117,78)100,86)82,94]65,26
106| 1846—1872| 452,92| 352,80| 251,68|239,20|224,12|191,88174,20|156,78|139,36]121,68|104,26)86,84|69,16
107| 1872—1898| 460,46| 358,02| 255,84|242,84228,02|195,78)178,10/160,68|143,26|125,58/108,1690,74|73,06
108| 1898—1924| 466,96| 363,22| 259,48|247,—231,92|199,68182,—164,58|147,16|129,48]112,06|94,64|76,96
109| 1924—1950| 474,50| 368,94| 263,64|250,64|235,82|203,58185,90/168,48|151,06133,38|115,96|98,54|80,86
110| 1950—1976| 481,—|374,14| 267,28|254,80|239,72207,48)189,80|172,88|154,96)137,28|119,86)102,44]84,76
111}1976—2002| 488,54| 379,86271,44/258,44|243,62|211,88/193,70]176,28|158,86]141,18|123,76106,34|88,66
112]20022 028| 495,04| 385,06275,08/262,60247,52|215,28|197,60]180,18|162,76|145,08]127,66110,24]92,56
113| 2028—2080] 505,70| 393,88| 281,06]268,82253,50)221,—203,58|185,90|168,48|151,06|133,38115,96]98,54
114| 2080—2182| 519,48| 404,04|288,60|-276,12|261,3228,80211,88|193,70|176,28]158,86!141,18]123,76106,34
115|2182—2184| 633,78| 415,92| 296,66|283,92269,10236,80)219,18|201,50]184,08]166,66)148,98|131,56114,14
116]2184-2236|547,82|426,14]304,46]291,72276,90|244,40/226,98|209,80|191,88)174,46’156,78]139,86]121,94
117}2286—2288|561,86| 437,08| 312,2299,52|284,70|252,20!234,78|217,10]199,68]182,26|164,58]147,16|129,74
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Steuer-| Steuer-| Steuer-

Lfde. Monatslohn gruppe| gruppe|}gruppe helKinderermäßigungfüeNr. 1 1] [I 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10
Perſon |Perſonen|Perſonen|Perſonen|Perſonen|Perſonen|Perſonen|Perſonen|PerſonenPerſonen

RA AM | PK JPA JM FA PM A RK PKT PA PA RK | FAM
1 2 8 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

mehr
als—bis

118| 2288—2840| 575,90| 447,98| 320,06|307,82|292,50|260,—|242,58224,90|207,48|190,06)172,38|154,96/137,54
119| 2340—2392| 589,04| 458,90| 327,86]315,12|300,80|267,80|250,88|232,70215,28|197,86)180,18/162,76|145,84
120| 2 3892-2444| 603,98| 469,82| 335,66|322,92/308,10}275,60/258,18240,50|223,08|205,66|187,98!170,56|153,14
121| 2444—2496| 618,02| 480,74| 343,46]330,72|315,90|283,40|265,98248,80|230,88|213,46|195,78|178,86|160,94
122| 2496-—2648| 632,06| 491,66| 351,26]338,52/323,70|291,20273,78|256,10|238,68|221,26|203,58|186,16|168,74
123| 2048—2600} 646,10| 502,58| 359,06|346,82|331,50|299,—|281,58263,90246,48)229,06/211,38|193,96176,54
124| 2600—2652| 660,14| 513,50| 366,86]354,12/339,30|306,80]289,3827L,70|254,28|236,86|219,18|201,76|184,84
125| 2662—-2704| 674,18| 624,42| 374,66|361,92347,10314,60|297,18|279,50|262,08|244,66|226,98|209,56|192,14
126| 2704—27ö6| 688,22| 535,34| 382,46]369,72|354,90|322,40|304,98287,80|269,88)252,46|234,78217,36|199,94
127| 2706-2 808| 702,26| 646,26| 390,26]377,52|362,70|330,20|312,78299,10|277,68|260,26|242,58|225,16|207,74
128| 2808-2860| 716,30| 557,18| 398,06|385,82|370,50|338,—|320,58|302,90285,48|268,06|250,88/232,96|215,54
129| 2860—2912| 730,24| 568,10| 405,86)393,12|378,30|345,80328,88|310,70|293,28|275,86|258,18|240,76|223,84
130| 2912—2964| 744,88| 579,02| 413,66]400,92|386,10|353,60336,18|318,50|301,08|283,66|265,98|248,56|231,14
131| 2964—3016| 758,42| 589,94| 421,46]408,72|393,90|361,40343,98|326,80|308,88|291,46!273,78|256,36|238,94
132| 3016—3068| 772,72| 600,86| 429,26|416,52|401,70|369,20351,78|334,10316,68|299,26|281,58!264,16|246,74

Bei höheremMonatslohnbemißtſichdieLohnſteuerwiefolgt:
| | MA || | 27v.H.| 21v.H.[15v.H.[15949 0.5.15v.S.15vH.115v.H./15v6.15v.15 KPI 0.6.15v.H.

desMonatslohnswerdenvermindertum

| 48,62 | 37,96| 27,04|89,76 54,60| 87,10| 104,52|122,20|139,62|157,04|174,72182,26209,56

BeieinemArbeitnehmermitKinderermäßigungfürmehrals10PerſonenwirdLohnſteuernichterhoben.

DasNeichégeſetblatterſcheintin zweigeſondertenTeilen—Teil|undTeilU:—.
FortlaufenderVezugnurdurchdiePoftanfſtalten.BezugspreisvierteliährlithfürTeil1=2,70.X.4;fürTeil11=2,30X.
Einzelbezugieder(auchjederälteren)NummeruurvomNeichsverlagsanti,ragu ar pariege Cea e
(Feruſprecher:429265— Poſtſcheckuuto:Berlin96200).- EinzeluummerawerdennahdemU: het N
PreisfürdenachtſeitigenBogen15, ausabgelaufenenJahrgängeri10 4,ausſ{lieflid i

BeigrößerenBeſtellungen10bis60v.H.Preisermäßiang.
HerausgegebenvomNeichêminiſteriumdesJunern.—GedrucktinderNeichsdruckerei,Berlin.
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ErlaßdesFührersuudReichskanzlers |
überdenHeldengedenktagunddenGedenktagfür dieGefallenenderBewegung.

Vom 25.Februar1939.

I
Heldengedenktagiſt künftigder16.März als derJahrestagderWiedereinführungder

allgemeinenWehrpflicht,ſoferndieſerTag auf einenSonntagfällt, andernfallsdexdieſem
TagevorangehendeSonntag.

H,
Gedenktagfür dieGefallenenderBewegungiſt der9.November.

UI,
DieſerErlaßgilt au<imLandeÖſterreichundin denſudetendeutſchenGebieten.

IV. :
DerReichsminiſterdesJunecrnerläßtdiezurDurchführungdieſesErlaſſeserforderlichen

Rechts-undVerwaltungsvorſchriften.
München,den25.Februar1939,

DerFührerundReichskanzler
Adolf Hitler

Der Reichs8miniſterdesJnnern
Fri>

Der Reichsminiſter und Chef der Reichskanzlei
Dre.Lammers

Erlaß desFührersundReichskanzlers
überdieErweiterungdesKaiſer-Wilhelm-Kanals*)

Vom25,Februar1939,

DieEntwi>lungdesVerkehrsaufdemKaiſer-Wilhelm-KanalunddiegeſteigerteBedeutungeinerleiſtungs-
fähigenVerbindungzwiſchenderOſtſeeundNordſeeerforderndieErweiterungdesKaiſer-Wilhelm-Kanals
unddieVerbeſſerungderFahrwaſſerverhältniſſederElbeunterhalbBrunsbüttelkoog.DieſeVorhabenſind
vonbeſondererſtaatspolitiſcherBedeutungunddahermitallemNachdru>zufördern.
Jh beauftragedenReichsverkehrsminiſtermit derDurchführungdieſerAufgaben.

81
Jür dieErweiterungdesKaiſer-Wilhelm-KanalswirddieEnteignungfürzuläſſigerklärt.

“*)VetriſſtnichtdasLaudDſterreichunddieſudetendeutſchenGebiete.
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GeſegzurÄnderungdesEinkommenſteuergeſezes
Vom17,Februar1939

DieReich8regierunghatdasfolgendeGeſehbeſchloſſen,dashierdur<verkündetwird:
81

DasEinkommenſteuergeſehßwirdwiefolgtgeändert:
1.Tm$10

a)werdenimAbſah1 dieZiffern1 und3geſtrichen;
b) wirdAbſah3 geſtrichen;
e) werdenimAbſaÿ4 dieWorte„ſoſinddieJahresbeträgenahAbſahß2undAbſaß31erſetdurchdie
Worte„ſoiſtderJahresbetragnahAbſaßz2‘.

2,DieEinkommenſteuertabelle(Anlage1zu$32)wirdwiefolgtgeändert:
a) EswirdfürdieSteuerbeträgederSteuergruppeIT eineneueSpalte4 eingefügt.Diebisherigen
Spalten4 bis10werdenSpalten5 bis11;

b) DieSpaltenüberſchriftenerhaltendiefolgendeFaſſung:

Einkommen Die Einkommenſteuerbeträgtin
2 Abſaÿ2

6 fab?) SteuergruppeIV

: Steuer-| Steuer-| Steuer- beiKinderermäßigungfür Für jedeweitere- Mittel- I Perſon ermäßigtStufe betrag gruppegruppell jgruppeII 1 2 3 4 5 ſih derSteuer-betragderSpalte10
' Perſon| Perſonen| Perſonen| Perſonen| Perſonen 3umcr ate

WAA AK HA | RK RA HA RK RMA RA RM RHA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

“ Neich2geſepbl.1939I . 73
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c) DieSteuerbeträgederSteuergruppeT (Spalte3 derEinkommenſteuertabelle)werdenerhöht,und
zwarvonbisher160vomHundertauf180vomHundertderSteuerbeträgederSteuergruppe[TIT
(bisherSpalte4,jeßtSpalte5derEinkommenſteuertabelle).DieSteuerbeträgederSteuergruppeIT
dürfen55vomHundertdesEinkommensnichtüberſteigen;

4d)Die SteuerbeträgederSteuergruppe11ſindniedrigerals dieSteuerbeträgederSteuergruppeTL,
undzwarum dieHälftedesUnterſchieds,derzwiſchendenSteuerbeträgenderSteuergruppen1
undIII beſteht.DieSteuerbeträgederSteuergruppeII dürfen45vomHundertdesEinkommens
nichtüberſteigen;

0)Der legteSaß:
¡DieEinkommenſteuerbeträgtbeiSteuerpflichtigen,dieals ledigzubehandelnſind,50vom
Hundert,beiallenanderenSteuerpflichtigen40 vomHundertdesMittelbetrags.“

wirddur denfolgendenSaßerſett:
¡DieEinkommenſteuerbeträgtbeiSteuerpflichtigen,dieindieSteuergruppekfallen,55vom
Hundert,beiSteuerpflichtigen,diein dieSteuergruppe1kfallen,45vomHundert,beiallen
anderenSteuerpflichtigen40vomHundertdesMittelbetrags.“/

3. $32erhältdiefolgendeFaſſung:
8 32

Steuergruppen
(1)DiezuveranlagendeEinkommenſteuerbemißtſichna deralsAnlage1beigefügtenTabelle(Ein-

kommenſteuertabelle).Dabeigilt dasfolgende:
(2) SteuergruppeT
1. Jn dieSteuergruppe1 fallendiePerſonen,diewederzuBeginndesVeranlagungszeitraumsnoch
mindeſtensvierMonateim Veranlagungszeitraumverheiratetwaren.

2, UnterZiffer1 fallennicht:
a) Perſonen,denenKinderermäßigungzuſteht(Abſaßö Ziffer2) oderaufAntraggewährtwird
(Abſaß5 Ziffer3), undPerſonen,diefrüherwegeneinesnichtjüdiſchenStiefkindsKinder-
ermäßigunggehabthaben;

b) Männer,diemindeſtensvierMonatevordemEndedesVeranlagungszeitraumsdas65.Lebens-
jahrvollendethaben,undverwitroeteodergeſchiedeneMänner,ausderenEheeinnichtjüdiſches
Kindhervorgegangeniſt;

c) Frauen,die vor demEndedesVeranlagungszeitraumseinnihtjüdiſhesKind geborenoder
mindeſtensvierMonatevordemEndedesVeranlagungszeitraumsdas50.Lebensjahrvollendet
haben;

|a) Vollwaiſen,diedas25.Lebensjahrno<niht vollendethabenundſi< in derAusbildungfür
einenBeruf befinden.DieſeVorausſezungenmüſſenim Veranlagungszeitraumgleichzeitig
mindeſtensvierMonatebeſtandenhaben,

(3) SteuergruppeIT
1. Ju dieSteuergruppeII fallen:
a)VerheiratetePerſonen,ausderenEhebiszumEndedesVeranlagungs8zeitraumseinKindnicht
hervorgegangeniſt, obwohldieEhelängerals fünfvolleKalenderjahrebeſtandenhat;

b)Frauen,diewederzuBeginndesVeranlagungszeitraumsno<mindeſtensvierMonateim
Veranlagungszeitraumverheiratetwaren,abermindeſtensvierMonatevor demEndedes
Veranlagungszeitraumsdas50.Lebensjahrvollendethaben.
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2, Ziffer1 Buchſtabea giltnicht,
a) wenndenEhegattenKinderermäßigungzuſteht(Abſaß5Viffer2)oderaufAntraggewährtwird
(Abſatz5 Yiffer3) oderwenneinEhegattefrüherwegeneinesnichtjüdiſchenStiefkindsKinder-
ermäßigunggehabthat;

Þb)wenneinEhegattemindeſtensvierMonatevordemEndedesVeranlagungszeitraumsdas
65.Lebensjahrvollendethat;

e)wennauseinerfrüherenEheeinesEhegatteneinnihtjüdiſhesKindhervorgegangeniſt;
d) wenndieEhefraueinnichtjüdiſhesKind geborenhat;
e) wenndasEinkommenderEhegattenim Veranlagungszeitraum1800 Reichsmarknichtüber-
ſchrittenhat.

3. UnterJiffer 1 Buchſtabeb fallennicht:
a) Frauen,denenKinderermäßigungzuſteht(Abſaß5 Jiffer 2) oderaufAntraggewährtwird
(Abſay5 Ziffer3), undFrauen,diefrüherwegeneinesnichtjüdiſchenStiefkindsKinderermä-
ßigunggehabthaben;

b) Frauen,dieeinnichtjüdiſchesKind geborenodermindeſtensvierMonatevordemEndedes
Veranlagungszeitraumsdas65.Lebensjahrvollendethaben.

(4) SteuergruppeIII
In dieSteuergruppeIII fallendiePerſonen,dienichtin dieSteuergruppeI, IT oderIV fallen.

(5) Steuergruppe IV
1. Jn dieSteuergruppeIV fallendiePerſonen,denenKinderermäßigungzuſteht(Ziffer2) oderauf
Antraggewährtwird(Ziffer3).

2. DemSteuerpflichtigenſtehtKinderermäßigungzufürminderjährigeKinderundfürandereminder-
jährigeAngehörige,beidenendiezweifolgendenVorausſezungenerfülltſind:
a) Die KinderoderdieanderenAngehörigenmüſſenim Veranlagungszeitraummindeſtensvier
Monatezum'HaushaltdesSteuerpflichtigengehörthabenoderim Veranlagungszeitraumüber-
wiegendaufKoſtendesSteuerpflichtigenunterhaltenunderzogenwordenſein. Jn demzweiten
FallmußderSteuerpflichtigedieKoſtendesUnterhaltsundderErziehungmindeſtensvierMonate
getragenhaben;

b) DieKinderoderdieanderenAngehörigenmüſſenwährenddieſerZeit(Buchſtabea)minderjährig
geweſenſein.

3. DemSteuerpflichtigenwirdaufAntragKinderermäßigunggewährtfür volljährigeKinderundfür
anderevolljährigeAngehörige,beidenendiezweifolgendenVorausſeßungenerfülltſind:
a)DieKinderoderdieanderenAngehörigenmüſſenimVeranlagungszeitraumüberwiegendauf
KoſtendesSteuerpflichtigenunterhaltenundfür einenBerufausgebildetwordenſein.Der
SteuerpflichtigemußdieKoſtendesUnterhaltsundderBerufsausbildungmindeſtens"vier
Monategetragenhaben;

b) Die KinderoderdieanderenAngehörigendürfenwährenddieſerZeit(Buchſtabea Sah2) das
25,Lebensjahrnohnichtvollendethaben.

4.KinderundandereAngehörigeimSinnderZiffern2 und3 ſinddiejenigenPerſonen,dieunter
$10 Siffern3 bis 6 desSteueranpaſſungsgeſeßesfallenundkeineJudenfind.

5. DieSteuerermäßigung(dieErmäßigunggegenüberdemSteuerbetragderSteuergruppe1oderIT)
für Perſonen,diewederehelicheAbkömmlingenoh StiefkinderdesSteuerpflichtigenfind,darf
beiSteuerpflichtigen,dieohnebieſePerſonenin dieSteuergruppeT oderIl fallenwürden,
720Reich8markfür jedePerſonniht überſteigen.
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(6) Juden,dieehelicheAbkömmlingeoderStiefkinderhaben,fallenin dieSteuergruppe1V, wenn

hinſichtlihderAbkömmlingeoderStiefkinderdieVorausſeßungendesAbſaßes5 gegebenſind. Sind dieſe
Vorausſezungennachträglichweggefallen(z.B. dur<Tod desAbkömmlingsoderStiefkinds),ſo iſt die
SteuergruppeTITanzuwenden.Jn allenanderenFällengilt für JudendieSteuergruppeLk.“

4. Im $46wirdAbſaß3 geſtrichen.
82

Im $10desSteueranpaſſungsgeſeßeserhaltendieZiffern3 und4 diefolgendeFaſſung:
1/3.Verwandtein geraderLinieundVerwandtezweitenunddrittenGradesin derSeitenlinie,und

zwarauh, wenndieVerwandtſchaftauf einerunehelichenGeburtberuht;
4. VerſchwägerteingeraderLinieundVerſhwägertezweitenGradesinderSeitenlinie.Dasgiltauh,

a) wenndieEhe,diedieSchwägerſchaftbegründethat,niht mehrbeſteht(fürnichtigerklärt
oderaufgelöſtwordeniſt);

b)wenndieSchwägerſchaftaufeinerunehelichenGeburtberuht“,

$3
BeiderAbgabederAufſichtsratsmitglieder(GeſeüberdieErhebungeinerAbgabederAufſichtsratsmitglieder

vom28.März1934,Reichsgeſeßbl.T S. 253)wirdderSteuerſaßvon10vomHundertauf20vomHundert
erhöht.

$4
(1) $$1 und 2 geltenbei derVeranlagungerſtmalsfür denVeranlagungszeitraum1939und beim

SteuerabzugvomArbeitslohnerſtmalsfür denlaufendenArbeitslohn,derſür einenLohnzahlungszeitraum
gezahltwird,dernah dem-31,März1939endet.
(2) $ 3 gilt für dieAufſichtêratsvergütungen,diedemAufſichtsratsmitgliednah dem31,März 1939

zufließen,

$5
Auf verheirateteSteuerpflichtige,dienah derneuenFaſſungdes$32 desEinkommenſteuerg-ſehesin die

SteuergruppeTI fallen,iſtdieSteuergruppeIIT anzuwenden,wenndieEhegattenimKalenderjahr1937nicht
mehrals 12000ReichsmarkEinkommengehabthabenundeinerderEhegattenbis zumEndedesKalender-
jahrs1938das55,Lebensjahrvollendethat.

$6
DerReichêminiſterderFinanzenwirddasEinkommenſteuergeſeßinneuerFaſſungbekanntmachen.Dabei

werdeninsbeſonderedieVorſchriftenüberdieLohnſteuerandieneueFaſſungdes$10Abſaz1unddes$32des
Einkommenſteuergeſeßesangepaßtwerden.

$7 ,
Die InkraftſetzungdieſesGeſehesfür dasLandÖſterreichundfür dieſudetendeutſchenGebietebleibtvor-

behalten. '

Berlin,17.Februar1939

DerFührerundReichsfkanzler
Adolf Hitler

Der Reichsminiſter derFindänzen
Graf Schwerin von Kroſigk
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ſlowakiſchenAbkommensüber die Überleitung derRechtspflege.— Bekanntmachungüberdas deutſh-t\<e<o-
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Geſet zur VerlängerungderVorſchriftenüberdieReichsfluchiſtener
Vom1.Februar1939.

Die ReichsregierunghatdasfolgendeGeſe beſchloſſen,dashierdur<verkündetwird:
1.DieGeltungsdauerderVorſchriftenüberdieReichsfluchtſtenervom8.Dezember1931(Reichsgeſeßbl.I

S. 699)mitihrenſpäterenÄnderungenwirdbiszumAblaufdes31.Dezember1939verlängert.
2. DemgemäßwerdendieVorſchriftenwiefolgtgeändert:
Im $1, im$2 Jiffer3b, im$4Ziffer2 undim$5Abſag1Ziffer2 tretenandieStelleder'‘Worte
nl. Januar1939//jeweilsdieWorte„1.Januar1940‘/,

3, DieſesGeſegtrittmitWirkungvom1.Januar1939in Kraft.
Berlin,1.Februar1939.

DerFührerundReichskanzler
Adolf Hit [er

_Der Reichsminiſter der Finanzen
JunVertretang

‘ Reinhardt
“Reichögeſehbl.101 83
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BekanntmachungderneuenFaſſungdesEinkommenſieuergeſetes
Vom6.Februar1938

Auf GrunddesArtikelsV desGeſegeszurÄnderungdesEinkommenſteuergeſezesvom1.Februar1938
(Neichsgeſegbl.TS.99)wird derWortlautdesEinkommenſteuergeſezesnachſtehendbekanutgemacht.

Berlin,6. Februar1938

Der Neichsminiſter der Finanzen
JunVertretung
Neinhardt

Einkommenſteuergeſeßtßz
(EStG1938)

Bom6.Februar1938
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[II.Veranlagung 8s2òbis31
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Mnftenzceca ua rae zs $ 34

V.EntrichtungdexSteuer... 8835bis47
1, Vorauszahlungen.................. 8835bis 37
2, SteuerabzugvomArbeitslohn(Lohn-
CUC) e aal eeatenua $838bis42

3. SteuerabzugvomKapitalertrag(Kapi-
talertragſteuer) 8 43und 41
4. Steuerabzugvon ſonſtigenEinkünften $ 45
5. Veranlagungvon ſteuerabzugspflich-
tigenEinkünften... 8 46

6. Abſchlußzahlung $ 47
VI. BeſteuerungnahdemVerbrauch $48
VI. BeſteuerungbeſchränktSteuerpflichtiger$$49und50
VIII,Gchlußoorſhrift 851

l, Steuerpflicht
81

(1) NatürlichePerſonen,die im Juland einen
WohuſißoderihrengewöhnlichenAufenthalthaben,
ſindunbeſchränkteinkommenſtenerpflichtig.Die un:
beſchränkteEinkommenſteuerpflichterſtre>tſi auf
ſämtlicheEinkünfte.
(2) NatürlichePerſonen,die im Jnland weder

einenWohnſißnoh ihrengewöhnlichenAufenthalt
haben,ſindbeſchränktcinkommenſteuerpflihtigmit
inländiſchenEinkünftenimSinn des$49.

[],Einkommen
1.Einkunftsarten,Einkiinfte,Einkommen

&2
(1) Die Einkommenſteuerbemißtſi< na dem

Einkommen,dasderSteuerpflichtigeinnerhalbeines
Kalenderjahrsbezogenhat.
(2) Einkommeni derGeſamtbetragder Ein-

künfteausdenim Abſaß3 bezeichnetenEinkunfts-
artennachAusgleihmit Verluſten,die ſi< aus
einzelnenCinkunftsartenergeben,undna<Abzug
derSonderausgaben($10),
(3) Der Einkommenſteuerunterliegennur:
1, EinkünſteausLand-undForſtwirtſchaft,
2, EinkünfteausGewerbebetrieb,
5, Einkünfteaus ſelbſtändigerArbeit,
4, EinkünfteausnichtſelbſtändigerArbeit,
. EinkünfteausKapitalvermögen,
3,EinkünfteausVermietungundVerpachtung,
7. ſonſtigeEinkünfteim Sinu des$22,

Zu welcherEinkunftsartdieEinkünfteimeinzelnen
Fall gehören,beſtimmtſi<na<den$813bis 24,
in Zweifelsfällenna<derVerkehrsauffaſſung.
(4) Einkünfteim Sinn desAbſaßzes3 ſind;
1, beiLand-undForſtwirtſchaft,Gewerbebetrieb
undſelbſtändigerArbeitderGewinn(LL4
bis 7);

2. beidenanderenEinkunftsartenderÜber-
\{hußderEinnahmenüberdieWerbungskoſten
(LE8 und9), '

(5) Bei Land-undForſtwirtenundbeiGewerbe-
treibenden,derenFirma im Handelsregiſterein-
getrageniſt unddieBüchernah denVorſchriften
desHandelsgeſezbubsordnungsmäßigführen,gilt

e53

der Gewinnaus Land-und Forſtwirtſchaft‘oder
aus Gewerbebetriebals in demKalenderjahrbe-
zogen,in demdasWirtſchaftsjahrendet. Als
Wirtſchaftsjahrgilt:
1, beiLand-undForſtwirten,gleichvielob ſie

Vücherführenoderniht, derJeitraumvom
1.Juli bis zum30,Juni;

2, beiGewerbetreibendenderZeitraum,fürden
ſieregelmäßigAbſchlüſſemachen.

2. SteuerfreieEinkünfte
83

Steuerfreiſind:
1. a) a age nah den Vor-

ſchriften desReichsverſorgungsgeſetes,
ſoweit es ſi< niht um Gebührniſſ
handelt,dienuraufGrundderDienſtzeit
gewährtwerden;

þ) Verſtümmelungszulagen;
c) Zuſchläge,dieWitwenundWaiſenvon
Berufsoffizierenund von Beamtender
altenWehrmachtan StellederKriegs-
verſorgungerhalten;

4d)Zuſchüſſean Stelle von Zulagenna
denMilitärpenſionsgeſeßen,Militärver-
forgung8geſeßenunddemKolonialbeam-
tengeſeßoderanStelleeinerVerſorgung
nah demUnfallfürſorgegeſeß;

e) Zivilverſorgungsentſchädigungen,die im
Weg des Härteausgleihsehemaligen
Kapitulantenlaufendgewährtwerden;

f) einmaligeÜbergangsbeihilfen,einmalige
UmzugsentſchädigungenundZulagenzudenÜbergangsgebührniſſenna<hdem
Wehrmachtverſorgungsgeſeß;

2. bei allenAngehörigenderWehrmacht,der
##4-Verfügungstruppe,deruniformiertenVoll-
zugspolizeidesReichsundderGemeinden,
derMotorſportſhulendesNSKK undbei
allenAngehörigendesNeichsarbeitsdienſtes
(einſhließlid des Arbeitsdienſtesfür die
weiblicheJugend)
a) derWertder ihnenausDienſtbeſtänden
überlaſſenenDienſtkleidung,inderKriegs-
marineauhdasKleidergeld, '

þ) Einkleidungsbeihilfenund Abnußungs-
entſhädigungenfür die Dienſtkleidung,

_



“ ſoweitſiedenzumTragenoderBereit-
haltenvonDienſtkleidungVerpflichteten
gewährtwerden,

c) Verpflegungs-undVeköſtigungszuſchüſſe,
d) der Geldwertder freienärztlichenBe-
handlung,der freienKranfenhauspflege,
desfreienGebrauchsvonKur- undHeil-
mittelnundderfreienärztlihenBehand
lungerkranfterEhefrauenundunterhalts
berechtigterKinder,

e) das Dienſteinkommenvon mobil ver-
wendetenAngehörigenderWehrmacht.
AngehörigederWehrmachtſinddieSol-
datenundWehrmachtbeamten;

dieBar- undSachbezüge,die
a) WehrpflichtigewegenErfüllungderafti-
venDienſtpflichtoderderAbleiſtungvon
Übungen($$8, 20desWehrgeſeßes)von
derWehrmachterhalten,
ArbeitsdienſtpflichtigewegenErfüllungder
Arbeitsdienſtpflicht($3 desNReichsarbeits-
dienſtgeſeßes)vomNeichsarbeitsdienſter-
halten,

c) ArbeitsmaidenundKameradſchaftsälteſte
im Arbeitsdienſtfür dicweiblicheJugend
erhalten;
E nah demBeſazungsperſonenſchäden-

ge)eß/

h'-

dieAblöſungöffentlicherAnleihen;

undEhrenzeichenverbundenſind,undFront-
zulagen;

derreichsgeſeßlihenUnfallverſicherungſowie
SachleiſtungenausdenübrigenZweigender
Reichsverſicherung;
EntſchädigungenwegenEntlaſſungauseinem
DienſtverhältnisaufGrunddesGeſeßeszur
OrdnungdernationalenArbeit;

verſicherung,derBeamtenpenſionsgeſekeund
derMilitärverſorgung;
die verſiherungsmäßigeArbeitsloſenunter-
ſtübung,die KriſenunterſtüßungundKurz-
arbeiterunterſtüßung;
BezügeausöffentlichenMittelnoderausMit-
teln eineröffentlichenStiftung, die wegen
HilfösbedürftigkeitoderalsBeihilfefürZwecke
derErziehungodérAusbildung,derWiſſen-
ſchaftoderKunſtbewilligtwerden;

beimAusſcheidenaus demDienſtverhältnis
gewährtwerden,undGeburtsbeihilfen;
dieausöffentlichenKaſſengezahltenAufwands-
entſhädigungenundReiſefoſten.Dagegenſind
Entſchädigungen,diefür Verdienſtausfallund
Zeitverluſtgezahltwerden,ſteuerpflichtig;
beiAuslandsbeamtendieEinkünfte,dieindem
GebietdieAuslandsbeamtenihrenDienſtort
haben.Dies gilt niht für die inländiſchen
Einkünftedes$49.
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3. Gewinn

$1
Gewinnbegriff im allgemeinen

(1)GewinniſtderUnterſchiedsbetragzwiſchendem
Betriebsvermögenam SchlußdesWirtſchaftsjahrs
unddemBetriebsvermögenamSchlußdesvoran-
gegangenenWirtſchaftsjahrs,vermehrtumdenWert
derEntnahmenundvecmindertumdenWert der
Einlagen.Entnahmenſind alle Wiriſchaftsgüter
(BVarentuahmen,Warcn,Erzeugniſſe,Nußbungenund
Leiſtungen),diederSteuerpflichtigedemBetriebfür
ſih, für ſeinenHaushaltoderfür anderebetrieba
fremdeZweckeim Lauf desWirtſchaftsjahrsent-
nommenhat. EinlagenſindalleWirtſchaftägüter
(BareinzahlungenundſonſtigeWirtſchaftsgüter),die
derSteuerpflichtigedemBetriebimLaufdesWirt-
ſchaftsjahrszugeführthat. Bei derErmittlungdes
GewinnsſinddieVorſchriftenüberdieBetriebs-
ausgaben(Abſaß4) undüberdieBewertung(L6)
zubefolgen.DerWertdesGrundundBodens,der
zumAnlagevermögengehört,bleibtaußerAnſa.
(2) Der Steuerpflichtigedarf die Vermögens-

überſicht(Bilanz)auh na ihrerEinreichungbeim
Finanzamtändern,ſoweitſieden(Hrundfäßenord-
nungsmäßigerBuchführungunterBefolgungderVor-
ſchriftendieſesGeſezesniht entſpriht. Darüber
hinausiſt eineÄnderungderVermögensüberſicht
(Bilanz)nurmitZuſtimmungdesFinanzamts,im
RechtsmittelverfahrenmitZuſtimmungderNechts-
mittelbebördezuläſſig.
(3) WeichtdasBetriebsvermögenamSchlußdes

einzelnenWirtſchaftsjahrsvomBetriebsvermögenam
SchlußdesvorangegangenenWirtſchaftsjahrsin der
Regelniht weſentli ab,ſo kannals Gewinnder
ÜberſchußderBetricbseinnahmenüberdieBetriebs-
ausgabenangeſeßtwerden.Dabeikönnenwirtſchaft-
lih insGewichtfallendeSchwankungenimBetrieba-
vermögen,diein einemWirtſchaftéjahrausnahms-
weiſeauftreten,dur<ZuſchlägeoderAbſchlägebe-
rücfſichtigtwerden.
(4)BetriebsausgabenſinddieAufwendungen,die

durchdenBetriebveranlaßtſind. '
5

Gewinn bei Vollkaufleuten
Bei Gewerbetreibenden,derenFirma imHandels-

regiſtereingetrageniſt, iſt für denSchlußdesWirt
ſchaftsjahrsdasBetriebsvermögenanzuſetzen(£ |
Abſaß1Sas1),dasnachdenGrundſäßenordnungs-
mäßigerBuchführungauszuwceiſeniſt. Die Vor-
ſchriftenüberdieEntnahmenunddieEinlagen(* 4
Abſaß1),überdieZuläſſigkeitderBilanzänderung
($4 Abſatz2), überdieBetriebäausgaben($4 Ab-
ſaß4) und über die Bewertung(26) ſind zu be-
folgen. |

£6
Bewertung

FürdieBewertungdereinzelnenWirtſchaftögüter,
diedemBetriebdienen,giltdasfolgende:

1. Wirtſchaftsgüterdes Anlagevermögens,die
derAbnußungunterliegen,ſindmit denAn-
ſchaffungs-oderHerſtellungsfoſten,vermindert
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umdieAbſebungenfür Abnußungnah $7,
anzuſeßen.Jst derTeilwertniedriger,ſokann
dieſerangeſeßtwerden.Teilwertiſ derBe-
trag,deneinErwerberdesganzenBetriebs
imRahmendesGeſamtkaufpreiſesfürdasein-
zelneWirtſchaftsgutanſezenwürde;dabeiiſt
davonauszugehen,daß der Erwerberden
Betriebfortführt.Bei Wirtſchaftsgüterndes
Anlagevermögens,derenbetriebsgewöhnliche
Nußungsdauererfahrungsgemäßfünf Jahre
nichtüberſteigt,dürfenbuchführendeLand-und
ForſtwirteſowieGewerbetreibendeundAnge-
hörigederfreienBerufe,dieBüchernachden
VorſchräftendesHandelsgeſezbuchsoxdnungs-
mäßigführen,dieAbſegungenfür Abnuzung
höheralsnach$7 undohneRückſichtaufden
Teilwertbemeſſen.BreiWirtſchaftsgütern,
die bereitsamSchlußdesvorangegangenen
Wirtſchaftsjahrszum Anlagevermögendes
Steuerpflichtigengehörthaben,darfdexBilanz-
anſaßnichtüberdenleßtenBilanzanſaßhinaus-
gehen,

. Anderealsdie in Ziffer1 bezeihnetenWirt-
ſchaftögüterdesBetriebs(GrundundBoden,
Beteiligungen,Geſchäfts-oderFirmenwert,
Umlaufsvermögen)findmitdenAnſchaffungs-
oderHerſtellungskoſtenanzuſezen.Statt der
Anſchaffungs-oder Herſtellungskoſtenkann
derniedrigereTeilwert(Ziffer1 Sat 3) an-
geſeßtwerden.Bei Wirtſchaftsgütern,die
bereitsamSchlußdesvorangegangenenWirt-
ſchaftsjahrszum Betriebsvermögengehört
haben,kannderSteuerpflichtigein denfol-
gendenWirtſchaftêjahrendenTeilwertauch
dannanſetzen,wenncrhöheriſt alsderlebte
Bilanzanſaß;es dürfenjedo<höchſtensdie
Anſchaffungs-oderHerſtellungskoſtenangeſeßt
werden,Bei land-undforſtwirtſchaftlichen
Betriebeniſtau derAnſagdeshöherenTeil-
werts zuläſſig,wenndas denGrundſätzen
ordnungsmäßigerBuchführungentſpricht.

3, VerbindlichkeitenſindunterſinngemäßerAn-
wendungderVorſchriftenderZiffer2 anzu-
ſeven.

4. EntnahmendesSteuerpflichtigenfür ſi, für
ſeinenHaushaltoderfüranderebetriebsfremde
ZweekeſindmitdemTeilwertanzuſetzen.
EinlagenſindmitdemTeilwertfürdenJeit-
punktderZuführung,höchſtensjedo<mitden
tatſächlichenAnſchaffungs-oderHerſtellungs-
koſtenanzuſetzen.

6. BeiExöffnungeinesBetriebsoderentgeltlichem
ErwerbeinesBetriebsſinddieWirtſchafts-
gütermitdemTeilwert,höchſtensjedohmitden
tatſächlihenAnſchaffungs-oderHerſtellungs-
koſtenanzuſeßen.
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Abſegzung

für AbnußungoderSubſtanzverringerung
(1)BeiGebäudenundſonſtigenWirtſchaftsgütern,

derenVerwendungoderNußungdur<den Steuer-
pflichtigenzur Erzielungvon Einkünftenſi< er-
fahrungsgemáßauf einenZeitraumvonmehrals

tt

A

einemJahr erſtre>t,kannjeweilsfür einJahr der
Teil derAnſchaffungs-oderHerſtellungskoſtenab-
geſeßtwerden,der beiVerteilungdieſerKoſtenauf
dieGeſamtdauerderVerwendungoderNußungauf
ein Jahr entfällt (Abſezungfür Abnußung), Die
Abſetzungbemißtſichhierbeinachderbetriebsgewöhn-
lichenNußungsdauerdesWirtſchaftsguts.Abſchungen
für außergewöhnlichetehniſcheoder wirtſchaftliche
Abnugzungſind zuläſſig.
(2) Bei Bergbauunternehmen,Steinbrüchenund

anderenBetrieben,dieeinenVerbrauchderSubſtanz
mit ſi< bringen,ſind Abſezungenfür Subſtanz-
verringerungzuläſſig.Abſaß1 iſ entſprechendan-
zuwenden.

4.Überſchuß
der Einnahmen über dieWerbungskoften

88
Einnahmen

(1) EinnahmenſindalleGüter,diein Geldoder
GeldeswerxtbeſtehenunddemSteuerpflichtigenim
RahmeneinerderEinkunftsartendes$2 Abſaß3
Ziffern4bis7zufließen. '
(2)Einnahinen,dienichtinGeldbeſtehen(Wohnung,

Koſt,WarenundſonſtigeSachbezüge),ſindmitden
üblichenMittelpreiſendesVerbrauchs8ortsanzuſeßen.

89
Werbungskoſten

WerbungskoſtenſindAufwendungenzurErwer-
bung,SicherungundErhaltungderEinnahmen.Sie
ſindbei. der Einkunftsartabzuziehen,bei der fie
erwachſenſind,Werbungskoſtenſindauch:
1, Schuldzinſenund auf beſonderenVerpflich-
tungsgründenberuhendeRentenunddauernde
Laſten,ſoweitſiemiteinerEinkunftsartin
wirtſchaftlihemZuſammenhangſtehen;
SteuernvomGrundbeſitz,ſonſtige-öffentliche
Abgabenund Verſicherungsbeiträge,ſoweit
ſolheAusgabenſi< auf Gebäudeoderauf
Gegenſtändebeziehen,diedemSteuerpflichtigen
zurEinnahmeerzielungdienen;

3. BeiträgezuBerufsſtändenundſonſtigenBe- -
rufsverbänden,derenZwe>kniht aufeinen
wirtſchaftlichenGeſchäftsbetriebgerichtetiſt;

4. notwendigeAufwendungendesSteuerpflich-
tigenfür FahrtenzwiſhenWohnungund

_ Arbeitſtätte;
5, Aufwendungenfür Arbeitsmittel(Werkzeuge
undBerufskleidung);

6. Abſezungenfür Abnußzungundfür Subſtanz-
verringerung($7).

5. Sonderausgaben
8 10

(1)Sonderausgaben,dievomGeſamtbetragdec
Einkünfteabzuziehenſind,findnurdiefolgenden:-

1. einBetragvon50Reichsmarkfür jedeHaus-
gehilfin,undzwarfür jedenvollenKalender-
monat,in demfiezumHaushaltdesSteuer-
pflihtigengehörthat;

[5
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2. Schuldzinſenund auf beſonderenVerpflich-
tungsgründenberuhendeRentenunddauernde
Laſten,die wederBetriebsausgabenoder
Werbungskoſtenſindno<mit Einkünftenin
wirtſchaftlichemZuſammenhangſtehen,die
beiderVeranlagungaußerBetrachtbleiben;

3.Steuern,dievonöffentlich-rechtlichenReligions.
geſellſchaftenerhobenwerden(Kirchenſteuern).
DerAbzugdarfzweivomHundertdesGe-
ſamtbetragsderEinkünfte(nahAusgleichmit
Verluſten)niht überſteigen;

4. BeiträgeundVerſicherungsprämiendesSteuer-
pflihtigenfür ſi<, ſeineEhefrauund ſeine
Kinder,fürdieihmKinderermäßigunggewährt
wird, zuKranken-,Unfall-,Haftpflicht-,An-
geſtellten-,Jnvaliden-und Erwerbsloſenver-
ſicherungen,zuVerſicherungenaufdenLebens-
oderTodesfallundzuWitwen-,Waiſen-,Ver-
ſorgungs-undSterbekaſſen.Beiträgeund
erſiherungsprämienanſolcheVerſicherungs-
unternehmen,diewederihreGeſchäftsleitung
no<ihrenSig im Jnland haben,ſind nur
dannabzugsfähig,wenndieſenUnternehmen
dieErlaubniszumGeſchäftsbetriebimJuland
erteiltiſt;

ò. BeiträgedesSteuerpflihtigenfür ſich,ſeine
EhefrauundſeineKinder,fürdieihmKinder-
ermäßigunggewährtwird,anBauſparkaſſen
zur ErlangungvonBaudarlehen.Die Vor-
ſhrift derZiffer4 Saß2giltentſprechend;

6. beibu<führendenLand-undForſtwirtenund
beiGewerbetreibenden,dieBücherna<den
VorſchriftendesHandelsgeſeßbuchsführen,die
in denbeidenvorangegangenenWirtſchafts-
jahrenentſtandenenVerluſteausLand-und
GorſtwirtſchaftundausGewerbebetrieb,ſoweit
ſienihtbeiderVeranlagungfürdievoran-
gegangenenKalenderjahreausgeglichenoder
abgezogenwordenſind. DieHöhedesVer-
luſtesiſt nahdenVorſchriftenderCL4 bis 7
zuermitteln.

(2)DieAbzügefür SonderausgabenimSinndes
Abſazes1 Ziffern4 und 5 dürfenzuſammenden
Jahresbetragvon500Reichsmarknihtüberſteigen.
DieſerBetragerhöhtſi<um

300ReichsmarkfürdieEhefrau,
300ReichsmarkfürdaserſteKind,
400Reichsmarkfür daszweiteKind,
600Reichsmarkfür dasdritteKind,
800ReichsmarkfürdasvierteKind,
je 1000Reichsmarkfür dasfünfteundjedes
weitereKind.

SoweitſichdieErhöhungnachderKinderzahlbemißt,
tritt ſienurein,wenndemSteuerpflichtigenKinder-
ermäßigunggewährtwird.
(3) Îür die Sonderausgabenim Sinn desAb-

ſages1Ziffern2bis5 iſ beiderVeranlagungals
MindeſtbetrageinPauſchbetragvon200Reichsmark
abzuſeßen.
(4)Hat die Steuerpflichtni<t währendeines

vollenKalenderjahrsbeſtanden,ſo finddie Jahres-
beträgenahAbſaß2undAbſay3 entſpre<hendder
Zahlder E AA in CI

/ zuſeßenundaufvolle Neihsmarnacuntenabzurunden.

Reichsgeſeyzbl.19381
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6. Vereinnahmung und Verausgabung

8 11
(1)Einnahmenfind innerhalbdesKalenderjahrs

bezogen,in demſiedemSteuerpflichtigenzugefloſſen
ſind. RegelmäßigwiederkehrendeEinnahmen,die
demSteuerpflichtigenkurzeZeit vor Beginnoder
kurzeZeit nah BeendigungdesKalenderjahrs,zu
demſiewirtſchaftlichgehören,zugefloſſenſind,gelten
als in dieſemKalenderjahrbezogen.DieVorſchriften
überdieGewinnermittlung($4Abſatz1,$5)bleiben
unberührt.
(2)AusgabenſindfürdasKalenderjahrabzuſeßen,

in demſiegeleiſtetwordenſind. Für regelmäßig
wiederkehrendeAusgabengilt Abſaß1 Saß2 ent-
ſprechend.DieVorſchriftenüberdieGewinnermitt-
lung($4 Abſatz1, $5) bleibenunberührt.

7. NichtabzugsfähigeAusgaben
& 12

UnbeſchadetderVorſchriftdes$10dürfenweder
beideneinzelnenEinkunftsartenno<vomGeſamt-
betragderEinkünfteabgezogenwerden:

1. diefür denHaushaltdesSteuerpflichtigenund
für denUnterhaltſeineréamilienangehörigen
aufgewendetenBeträge.Dazugehörenau
dieAufwendungenfür dieLebensührung,die
diewirtſchaftlicheodergeſellſchaftlicheStellung
desSteuerpflichtigenmit ſi bringt,auch
wennſiezurFörderungdesBerufsoderder
TätigkeitdesSteuerpflichtigenerfolgen;

2. freiwilligeZuwendungenund Zuwendungen
an geſeßli<unterhaltsberehtigteVerſonen,
au<wenndieſeZuwendungenauf einerbe-
ſonderenVereinbarungberuhen;

3, die Steuern vom Einfommenund ſonſtige
PVerſonenſteuern.

8. DieeinzelnenEinkunftsarten
a)Land-undForſtwirtſchaft($2 Abſag3 Ziffer1)

8 13
Einkünfte aus Land- und Forſtwirtſchaft
(1)EinkünfteausLand-undForſiwirtſchaftſind:
1. EinkünfteausdemBetriebvonLandwirtſchaft,
Forſtwirtſchaft,Weinbau,Gartenbau,Obſtbau,
Gemüſebau,BaumſchulenundausallenBe-
trieben,diePflanzenundPflanzenteilemit
HilfederNaturkräftegewinnen;

2. EinkünfteausTierzucht,Viehmäſtereien,Ab-
melfſtällen,GeflügelfarmenundähnlichenBe-
trieben,wennzurTierzuchtoderTierhaltung
überwiegendErzeugniſſeverwendetwerden,
dieim eigenenland-undforſtwirtſchaftlichen
Betriebgewonnenſind;

3. EinkünfteausBinnenfiſcherei,Fiſhzuchtund
Teichwirtſchaft; '

1. Einkünfteaus Jagd, wenndieſemit dem
BetriebeinerLandwirtſchaftodereinerForſt-
wirtſchaftin Zuſammenhangſteht.

(2) Zu denEinkünftenim Sinn desAbſatzes1
gehörenauh:
1, Einkünfteauseinemland-undforſtwirtſchaft-
lichenNebenbetrieb.AlsNebenbetriebgiltein

33
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Betrieb,derdeimland-undforſtwirtſchaftlichen
Hauptbetriebzudienenbeſtimmtiſt;

2. derNußungswertderWohnungdesSteuer-
pflichtigen,wenndieWohnungdiebeiBe-
triebengleiherArt üblicheGrößenichtüber:
ſchreitet.

(3)EinkünfteausLand-undForſtwirtſchaftwerden
invollemUmfangzurEinkommenſteuerherangezogen,
wenndasEinkommendenBetragvon8000Neichs-
marküberſteigt.WenndasEinkommendieſenBe-
tragnichtüberſteigt,ſo werdendieEinkünfteaus
Vand-undForſtwirtſchaftzurEinkommenſteuernur
herangezogen,ſoweitſiedenBetragvon3000Neichs-
marküberſteigen.VerluſteausLand-undForſtwirt-
ſchaftdürfenbeiErmittlungdesEinkominensnur
ausgeglihen($2 Abſfag2) odervorgetragen($10
Abſaß1Viffer6)werden,wennſie1000Neichömark
überſteigen.

$14
Veräußerung desBetriebs

(1) Zu denEinkünftenausLand-undForſtwirt-
ſchaftgehörenau Gewinne,diebeiderVeräußerung
oderAufgabeeinesland-und forſtwirtſchaftlichen
Betriebsoder Teilbetriebserzieltwerden.Ver-
äußerungsgewinniſ derBetrag,umdenderVer-
äáußerungspreisnachAbzugderVeräußerungskoſten
denWertdesBetriebsvermögensüberſteigt,dernach
$1 Abſav1 für denZeitpunktderVeräußerung
ermitteltwird,
(2)DieSteuerpflichttritt nurein,wennderVer-

äußerungägewinnbeiderVeräußerungdesganzen
BetriebsdenBetragvon10000Neichsmarkundbei
VeräußerungeinesTeilbetriebsdenentſprechenden
Teil von10000Neichsmarküberſteigt.
(3) Die Einkommenſteuervom Veräußerungs-

gewinnwird auf Antragermäßigtodererlaſſen,
wennderSteuerpflichtigedenveräußertenBetrieb
oderTeilbetriebinnerhalbderlevtendreiJahrevor
derVeräußerungerworbenundinfolgedesErwerbs
Erbſchaftſteuerentrichtethat.

b)Gewerbebetrieb($2 Abſak3 Jiffer 2)
8 15

Einkünfte aus Gewerbebetrieb
EinllinfteausGewerbebetriebſind:
1. EinkünfteausgewerblichenUnternehmen.Dazu
gehörenauchEinkünfteausgewerblicherBoden-
bewirtſchaftung,z.B.ausBergbauunternehmen
undausBetriebenzurGewinnungvonTorf,
SteinenundErden,ſoweitſieniht land-oder
forſtwirtſchaftlicheNebenbetriebeſind;

2. dieGewinnanteilederGeſellſchaftereineroffenen
Handelsgeſellſchaft,einerKommanditgeſell-
ſchaftundcineranderenGeſellſchaft,beider
derGeſellſchafteralsUnternehmer(Mitunter-
nehmer)anzuſeheniſt, unddieVergütungen,
diederGeſellſchaftervonderGeſellſchaftfür
ſeineTätigkeitimDienſtderGeſellſchaftoder
für dieHingabevonDarlehenoderfür die
ÜberlaſſungvonWirtſchaftsgüternbezogenhat;

3. die Gewinnanteileder perſönlihhaftenden
GeſellſchaftereinexKommanditgeſellſchaftauf
Aktien,ſoweitſieniht aufAnteileamGrund-
kapitalentfallen,unddieVergütungen,dieder
perſönlichhaftendeGeſellſchaftervonderGe-
ſellſchaftfür ſeineTätigkeitimDienſtderGe-
ſellſchaftoderfür dieHingabevonDarlehen
oderfürdieÜberlaſſungvonWirtſchaftsgütern
bezogenhat.
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Veräußerung desBetriebs

(1) ZudenEinkünftenausGewerbebetriebgehören
auchGewinne,dieerzieltwerdeabeiderVeräußerung
1, desganzenGewerbebetriebsodereinesTeil-
betriebs;

2. desAnteilseinesGeſellſchafters,deralsUnter-
nehmer(Mitunternehmer)des Betriebs an-
zuſeheniſt ($ 15 Ziffer2);
- desAnteilseinesperſönlichhaftendenGe-
ſellſchafterseinerKommanditgeſellſhaftauf
Aktien($15Ziffer3).

(2)VeräußerungsgewinnimSinn desAbſatzes1
iſt derBetrag,umdenderVeräußerungspreisnah
AbzugderVeräußerungskoſtendenWertdesBetriebs-
vermögens(Abſaß1Jiffer 1)oderdenWertdesAn-
teilsamBetriebsvermögen(Abſag1 Ziffern2und3)
überſteigt.DerWertdesBetriebsvermögensoder
desAnteils iſt für den"ZeitpunktderVeräußerung
nach$4 Abſay1 odernach$5 zuermitteln.
(8) Als VeräußerunggiltauhdieAufgabedes

Gewerbebetriebs.WerdendieeinzelnendemBetrieb
gewidmetenWirtſchaftêgüterim RahmenderAuf-
gabedesBetriebsveräußert,ſoſinddieVeräußerungs-
preiſeanzuſeßen.WerdendieWirtſchaftsgüterniht
veräußert,ſo iſt dergemeineWertimZeitpunktdex
Aufgabeanzuſeßen.Bei AufgabeeinesGewerbe-
betriebs,andemmehrereVerſonenbeteiligtwaren,
iſt für jedeneinzelnenBeteiligtendergemeineWert
derWirtſchaftsgüteranzuſeben,dieer beiderAus-
einanderſebungerhaltenhat.
(4)DieSteuerpflichttrittnuxein,wennderVer-

äußerungsgewinnbeiderVeräußerungdesganzen
Gewerbebetriebs(Abſab1 Ziffer1)denBetragvon
10000ReichsmarkundbeiderVeräußerungeines
TeilbetriebsodereinesAnteilsamBetriebsvermögen
(Abſay1 Ziffern2 und3) denentſprechendenTeil
von‘10000Reichsmarküberſteigt.
(5) Die EinkommenſteuervomVeräußerungs-

gewinnwird auf Antragermäßigtodererlaſſen,
wennderSteuerpflichtigedenveräußertenBetrieb
oderTeilbetrieboderdenveräußertenAnteil am
Betriebsvermögeninnerhalbder legtendreiJahre
vor derVeräußerungerworbenundinfolgedesEr-
verbsErbſchaftſteuerentrichtethat. y
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$17
Veräußerung weſentlicherBeteiligungen
(1)ZudenEinkünftenausGewerbebetriebgehör

auhderGewinnausderVeräußerungeinesAnteils
an einerKapitalgeſellſ<haft,wennder Veräußerer



amKapitalderGeſellſchaftweſentlibeteiligtwar
undderveräußerteAnteileinsvomHundertdes
Grund-oderStammfkapitalsderGeſellſchaftüber-
ſteigt.EineweſentlicheBeteiligungiſ gegeben,wenn
derVeräußereralleinodermit ſeinenAngehörigen
anderKapitalgeſellſchaftzumehralseinemViertel
unmittelbarodermittelbar,z.B. dux<Treuhänder
oderdurcheineKapitalgeſellſchaft,innerhalbderlegten
fünfJahre beteiligtwar.
(2) VeräußerungsgewinnimSinn desAbſages1

iſtderBetrag,umdenderVeräußerungspreisnah
AbzugderVeräußerungskoſtendieAnſchaffungsfoſten
überſteigt. :
(3) Die Steuerpflichttritt nur ein, wennder

VeräußerungsgewinndendemveräußertenAnteil
an derKapitalgeſellſchaftentſprechendenTeil von
10000Reichsmarküberſteigt.
(4) Die Einkommenſteuervom Veräußerungs-

gewinnwird auf Antragermäßigtodererlaſſen,
wennderSteuerpflichtigedenveräußertenAnteilan
derKapitalgeſellſchaftinnerhalbderletztendreiJahre
vorderVeräußerungerworbenundinfolgedesErx-
werbsErbſchaftſteuerentrichtethat.
(5)Verluſte,diebeiderVeräußerungvonAnteilen

an einerKapitalgeſellſ<aftentſtandenſind,dürfen
beiErmittlungdesEinkommensnichtausgeglichen
($2 Abſay2)werden.

c)SelbſtändigeArbeit($2Abſag3Ziffer3)
818

(1) EinkünfteausſelbſtändigerArbeitſind:
1, EinkünfteausfreienBerufen.Qudenfreien
Berufengehöreninsbefonderediewiſſenſchaft-
liche,fünſtleriſche,ſchriftſtelleriſhe,unterrich-
tendeodereee Tätigkeit,dieBerufs-
tätigkeitder Ärzte,RehtsanwälteundNotare,
derIngenieure,derArchitekten,derHandels-
<emifer,derHeilkundigen,derDentiften,der
Landmeſſer,derWirtſchaftsprüfer,derSteuer-
berater,derBuhſachverſtändigenundähnlicher
Berufe;

2. Einkünfteder Einnehmereinereſtaatlichen
Lottexie,wennſie ni<t Einkünfteaus Ge-
werbebetriebfind;

3, Einkünfteaus ſonſtigerſelbſtändigerArbeit,
z.B. Vergütungenfür dieVollſtre>ungvon
Teſtamenten,fürVermögensverwaltungund
fürdieTätigkeitalsAufſichtsratsmitglied.

pflichtig,wennes
Tätigkeithandelt.
(8) ZudenEinkünftenausſelbſtändigerArbeit

gehörenau<Gewinne,diebeiderVeräußerungdes
derſelbſtändigenArbeitdienendenVermögensoder
beiAufgabederTätigkeiterzieltwerden.DieEin-
fommenſteuervonGewinnenim Sinn desSages1
wirdaufAntragermäßigtodererlaſſen,wennder
SteuerpflichtigedasveräußerteVermögeninnerhalb
derlehtendreiJahrevorderVeräußerungerworben
undinfolgedesErwerbsErbſchaftſteuerentrichtethat.

ſi< nur umeinevorübergehende
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| d)NichtſelbſtändigeArbeit($2Abſag3Ziffer4)

819
(1)ZudenEinkünftenausnichtſelbſtändigerArbeit

gehören:
1. Gehälter,Löhne,Gratifikationen,Tantiemen
undandereBezügeundVorteile,diefür eine
Beſchäftigungim öffentlichenoderprivaten
Dienſtgewährtwerden;

2. Wartegelder,Ruhegelder,Witwen. und
WaifengelderundandereBezügeundVor
teileausfrüherenDienſtleiſtungen.

Es ift gleichgültig,obesſi< umlaufendeoderum
einmaligeBezügehandeltundobeinNechtsanfpruch
auf ſiebeſteht,
(2)ZudenEinkünftenausnichtſelbſtändigexArbeit

gehörennicht:
}. durchlaufendeGelderundBeträge,durc dic
AuslagendesArbeitnehmersfür denArbeit
gebererſet werden;

2, die Beträge,die den in privatemDienſt
angeſtelltenPerſonenfür Neiſekoſtenund
Fahrtauslagengezahltwerden,ſoweitfiedie
tatſächlichenAufwendungennichtüberſteigen.

e)Kapitalvermögen($2 Abſatz3 Ziffer5)
$2

(1) Zu denEinkünftenausKapitalvermögenge
hören:

1. Gewinnanteile(Dividenden),Zinſen,Ausbeuten
undſonſtigeBezügeausAktien,Kuxen,(Genuß
ſcheinen,Anteilenan Geſellſchaftenmit be
ſhränfterHaftung,anErwerbs-undWirtſchaſts:
genoſſenſchaftenundKolonialgeſellſhaften,aus
AnteilenanderReichäbankundan bergbau-
treibendenVereinigungen,diedieRechteeiner
juriſtiſchenPerſonhaben;
- Einkünfteaus der Beteiligungan einem
Handelsgewerbeals ſtillerGeſellſchafter;

3. Zinſenaus Hypothekenund Grundſchulden
undRentenausRentenſchulden.BeiTilgungs-
hypothekenund Tilgungsgrundſchuldeniſt
nur derTeil derZahlungſteuerpflichtig,der
- Zins auf denjeweiligenKapitalreſteut-
fällt;

4. SinjeyausſonſtigenKapitalforderungenjeder
Art, z.B. ausDarlehen,Anleihen,Einlagen
undGuthabenbei Sparkaſſen,Bankenund
anderenKreditanſtalten;

5. Diskontbeträgevon Wechſelnund Anweiſun-
geneinſ<ließli<derSchaßwechſel,

(2) Zu denEinkünftenausKapitalvermögenge-
hörenau:

1. beſondereEntgelteoder Vorteile, die neben
denim Abſayß1 bezeichnetenEintfünftenoder
anderenStellegewährtwerden;

2, Einkünfteaus der Veräußerungvon Divi:
dendenſcheinen,Zinsſcheinenund ſonſtigen
Anſprüchen,wenndiedazugehörigenAttien,
SchuldverſchreibungenoderſonſtigenAnteile

FS

nichtmitveräußertwerden.
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(3) SoweitEinkünftederindenAbſäßen1und2

bezeichnetenArt zudenEinkünftenaus Land-und
Forſtwirtſchaft,aus Gewerbebetrieb,aus ſelb-
ſtändigerArbeit oderaus VermietungundVer-
pahtung gehören,ſind ſie dieſenEinkünftenzuzu
rechnen,

f) VermietungundVerpachtung($£2Abſau3Ziffer6
8 21

(1)EinkünfteausVermietunguudVerpachtungſind:
1. EinkünfteausVermietungundVerpachtung
von unbeweglichemVeumögen,insbeſondere
vonGrundſtücken,Gebäuden,Gebäudeteilen,
Schiffen,diein einSchiffsregiſtereingetragen
ſind,nndNechten,diedenVorſchriftendes
bürgerlichenNechtsüberGrundſtückeunter-
liegen (z.B, Erbbauxeht,Erbpachtrect,
Mineralgewinnungsre<t);

2. EinkünfteausVermietungundVerpachtung
vonSachinbegriffen,insbeſonderevonbeweg-
lichemBetriebsvermögen;

3.EinkünfteauszeitlichbegrenzterÜberlaſſungvon
Rechten,insbeſonderevon ſchriftſtelleriſchen,
künſtleriſchenundgewerblichenUrheberrechten,
vongewerblichenErfahrungenundvonGere
tigkeitenundGefällen; |

4, Einkünfteaus der Veräußerungvon Miet-
undPachtzinsforderungen,au dann,wenn
die Einkünfteim Veräußerungspreisvon
Grundſtückenenthaltenſind und die Miet:
oderPachtzinſenſih auf einenZeitraum
beziehen,in demderVeräußererno<Beſiger
war.

(2) Qu denEinkünftenaus Vermietungund
Verpachtunggehörtau<derNugzungswertder
WohnungîmeigenenHausoderderNußungswert
einerdemSteuerpflichtigenganz oder teilweiſe
imentgeltli<überlaſſenenWohnungeinſchließlich
derzugehörigenſonſtigenRäumeundGärten.
(8s)Einkünfteder in denAbſägen1 und2

bezeichnetenArt ſind Einkünften aus anderen
Einkunftsartenzuzurechnen,ſoweit ſie zu dieſen
gehören.

g)SonſtigeEinkünfte($2Abſaÿ3Ziffer7)
8 22

Arten der ſonſtigen Einkünfte
SonſtigeEinkünftefind:
1, wiederkehrendeBezüge,ſoweitſie nict zu
anderenEinkunftsarten($2Abſaß3Ziffern1
bis 6) gehören,insbeſondere
a) vererblieNenten,
b) Leibrenten,Leibgedinge,ZJeitrentenund
andereunvererblicheNenten,

c) Zuſchüſſeund ſonſtigeVorteile,die als
wiederkehrendeBezügegewährtwerden.
JſsttdieZuwendungfreiwilligodexan
einegeſeßlihunterhaltsberehtigtePerſon
gewährt,ſo iſt ſieniht demEmpfänger
zuzure<nen,wennderGeberunbeſchränkt
ſteuerpflichtigiſt;

2, Einkünfteaus
Sinn des$ 23;

3. EinkünfteausLeiſtungen,ſoweitſiewederzu
anderenEinkunftsarten($2 Abſatz3 Jiffern1
bis6) no<zudenEinkünftenimSinn der
Ziffer1 oderZiffer2 gehören,z.B. Ein.
künfteausgelegentlihenVermittlungenund
ausderVermietungbeweglicherGegenſtände.
SolcheEinkünfteſind nicht ſteuerpflichtig,
wennſiewenigerals 300Neichsmarkim
Kalenderjahrbetragenhaben. Überſteigen
dieWerbungskoſtendieEinuahmen,ſodarf
derüberſteigendeBetragbeiErmittlungdes

- Einkommensnichtausgeglichen($2 Abſay2)
werden.

Spekulationsgeſchäftenim

$23
Spekulationsgeſchäfte

(1)Spetulationsgeſchäfte($22Ziffer2) ſind:
1, Veräußerungsgeſchäfte,bei denendexYJeit-
raumzwiſchenAnſchaffungundVeräußerung
beträgt:
2a)bei Grundſtü>enund Rechten,die den
VorſchriftendesbürgerlichenRechtsüber
Grundſtü>keunterliegen(z,B, Erbbau-
re<t,Erbpachtreht,Mineralgewinnungs-
re<t),niht mehrals zweiJahre,

þ) beianderenWirtſchaſtsgütern,insbeſon-
derebei Wertpapieren,ni<t mehrals
einJahr;

2. Veräußerungsgeſchäfte,beidenendie Ver-
äußerungderWirtſchaftsgüterfrüherexfolgt
als derErwerb.

(2) AußerAnſaybleibendieEinkünfteausder
Veräußerungvon:
1, Schuld- uud Rentenverſhreibungenvou
Schuldnern,dieWohnſiß,Geſchäftsleitung
oderSig imJnlandhaben,esſeidenn,daß
bei ihnennebender feſtenVerzinſungein
Rechtauf Umtauſh in Geſellſchaftsanteile
(Wandelanleihen)odereineZuſaßverzinſung,
die ſi<hna<derHöhederGewinnausſchüt-
tungendes Schuldnersrichtet,eingeräumt
iſt oderdaßſievondemSteuerpflichtigenim
Auslanderworbenwordenſind;

2.Forderungen,diein eininländiſchesöffent-
lichesSchuldbucheingetragenſind;

3. VorzugsaktienderDeutſchenReichsbahn.
(3)-Spefulationsgeſchäfteliegenniht vor,wenn

Wirtſchaſtsgüterveräußertwerden,derenWertbei
Einkünftenim Sinn des$ 2 Abſag3 Ziffern1
bis6 anzuſetzeniſt.
(4) GewinnoderVerluſtaus Spekulations-

geſchäfteniſt derUnterſchiedzwiſchendemVer-
äußerungspreiseinerſeitsunddenAnſchaffungs-
oderHerſtellungskoſtenunddenWerbungskfoſten
andererſeits.GewinneausSpefulationsgeſchäften
bleibenſteuerfrei,wenn der aus Spefulations-
geſchäftenerzielteGeſamtgewinnim Kalenderjahr
wenigerals1000Reichsmarkbetragenhat.Verluſte
aus Spekulationsgeſchäftendürfennur bis zur
Höhedes Spekulationsgewinns,dender Steuer-
pſlihtigeim gleichenKalenderjahrerzielthat,aus-
geglichenwerden.



h)GemeinſameVorſchriften
$ 214

Zu denEinkünftenim Sinn des$2 Abſatz3
gehörenauch:

1. Entſchädigungen,diegewährtwordenſind
a) alsExſaßfür entgangeneoderentgehende
Einnahmenoder

þ) für dieAufgabeodexNichtausübungeiner
Tätigkeit,für dieAufgabeeinerGewinn-
beteiligungodereinerAnwartſchaftauf
einefolche;

2. EinkünfteauseinerehemaligenTätigkeitim
Sinn des$2 Abſatz3 Ziffern1 bis 4 oder
auseinemfrüherenRechtsverhältnisimSinn
des$2 Abſatz3 Ziffern5 bis 7, undzwar
auchdann,wennſiedemSteuerpflichtigenals
Nechtsnachfolgerzufließen.

IL Beranlagung
$25

Veranlagung für das Kalenderjahr
(1) Die Einkommenſteuerwird na< Ablauf des

KalenderjahrsnahdemEinkommenveranlagt,das
derSteuerpflichtigein dieſemKalenderjahrbezogen
hat,ſoweitniht nah $46eineVeranlagungunter-
bleibt.
(2)HatdieSteuerpflichtniht währenddesvollen

Kalenderjahrsbeſtanden,ſo wird daswährendder
Dauer der SteuerpflichtbezogeneEinkommenzu-
grundegelegt.Jn dieſemFall kanndieVeranlagung
veiWegfallderSteuerpflichtſofortvorgenommen
verden.

$ 26
HSaushaltsbeſteuerung:Ehegatten

(1)Ehegattenwerdenzuſammenveranlagt,ſolange
beideunbeſchränktſteuerpflihtigſind und nicht
dauerndgetrenntleben.Die Zuſammenveranlagung
erfolgtfür dasKalenderjahr,in demdieVoraus-
ſeßungendesSates1 mindeſtensvierMonatebe-
ſtandenhaben.
(2) Bei derZuſammenveranlagungſinddieEin-

künftederEhegattenzuſammenzure<nen.
8 27

Haushaltsbeſteuerung: Kinder
(1)DerHaushaltsvorſtandundſeineKinder,für

dieihmKinderermäßigungnach$32Ziffer2gewährt
wird,werdenzuſammenveranlagt,folangeer und
dieKinderunbeſchränktſteuerpflichtigfind.Sinddie
KinderJuden,ſowirdderHaushaltsvorſtandmit
“ihnenzuſammenveranlagt,wennſiewährendder
unbeſchränktenSteuerpflichtdesHaushaltsvorſtands
mindeſtensvier Monateim Kalenderjahrminder-
jähriggeweſenſindundwährenddieſerJeit zu
ſeinemHaushaltgehörthaben.
(2) Bei dexZuſammenveranlagungſinddieEin
tünftedesHaushaltsvorſtandsundderKinderzu-
ſammenzurecnen. 5
(3) EinkünfteausnichtſelbſtändigerArbeit($2

Abſaz3 Ziffer4),dieKinderauseinemdemHaus-
haltêvorſtandfremdenBetriebbeziehen,ſcheidenbei
derZuſammenveranlagungaus.

Reichsgeſeybkl.19381
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8 28

Beſteuerung
bei fortgeſeßter Gütergemcinſchaft

'Bei fortgeſeßterGütergemeinſchaftgeltenEinkünfte,
diein dasGeſamtgutfallen,als Einkünftedesüber
lebendenEhegatten,wenndieferunbeſchränktſteurx-
pflichtigiſt.

$29
Durchſchnittſäte

(1) Durchſchnittſäßekönnenaufgeſtelltwerden:
I. für dieErmittlungdesGewinnsausLand-
undForſtwirtſchaft,ausGewerbebetrieboder
ausſelbſtändigerArbeit;
für dieErmittlungdesÜberſchuſſesderEin
nahmenüberdie Werbungsfoſtenbei Ver-
mietungundVerpachtung.

(2)DieaufgeſtelltenDurhſchnittſägßeſindzugrundezulegen: ,
1. derGewinnermittlung,wenn
a) der Umſaz die vom Neichsminiſterder
FinanzenbeſtimmteGrenzenichtüberſteigt
un

þ) ordnungsmäßigeBüchernichtgeführtwer
denoderdieBücherſachlicheUnrichtigkeit
vermutenlaſſen; '

2. derErmittlungderEinkünfteausVermietung
undVerpachtung,wenndieWerbungsfoſten
nichtordnungsmäßigaufgezeichnetwerdenoder
dieAufzeichnungenſachlicheUnrichtigkeitver-
mutenlaſſen,

…_(83)Der NußungswertderWohnungimeigenen
Hausfannin einemHundertſazdeszulegtfeſtgeſtell-
tenEinheitswertsdesGrundſtücksbemeſſenwerden.
(4)DerSteuerpflichtigekannnichteinwenden,daß

dieDurchſchnittſäßezuho feſtgeſektſeien.

LS

8 30 :
Beſteuerung bei Auslandsbeziehungcen
DerOberfinanzpräſidentkannbeiEinkünftenaus

Land-undForſtwirtſchaft,ausGewerbebetrie(vder
ausſelbſtändigerArbeitohneRückſichtaufdasaus
gewieſeneErgebnisdieEinkommenſteuexin einem
Vauſchbetragfeſtſezen,wennbeſondereunmittelvare
odermittelbareivirtſchaftlicheBeziehungendrsVe
lrievszueinerPerſon,dieimJnlandentwedernicht
odernur beſchränktſteuerpflichtigiſt, eineGewinn-
minderungermöglichen.DerOberfinanzpräſidentcnt.
ſcheidetnah ſeinemErmeſſen.

8 31
Pauſchbeſteuerung

DerReichsminiſterderFinanzenfann
I, dieEinkommenſteuerbeiVerſonen,diedurch
ZuzagausdemAuslandunbeſchränktſteuer:
pſlihtig werden,bis zur Dauer von zehn

“ Jahren ſeit Begründungderunbeſchränkten
Steuerpflichtin einemVauſchbetragfeſtſetzen,

2. die BeſteuerungderAuslandsbeamtenab-
weihendvondenallgemeinenVorſchriften
regeln.
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8 32
Einkommenſtcuertabelle

Die zuveranlagendeEinkommenſteuerbemißtſich
nachderalsAnlage1beigefügtenTabelle(Einkommen-
ſteuertabelle),Dabeigilt dasfolgende:
1, Als ledigſindPerſonenzubehandeln,dieweder
zuBeginndesKalenderjahrsnohmindeſtens
vier Monate im Kalenderjahrverheiratet
waren. Ausgenommenſind:
a)Perſonen,denenKinderermäßigungzuſteht;
h) Männer,diemindeſtensvierMonatevor
EndedesKalenderjahrsdas65.Lebens-
jahrvollendethaben,undverwitweteoder
geſchiedeneMännex,aus derenEhe ein
Kind,dasnichtJudeif, hervorgegangen
iſt, oderdiemindeſtensvier Monate vor
EndedesKalenderjahrsdas50,Lebensjahr
vollendethaben;

) Frauen,diemindeſtensvierMonatevor
EndedesKalenderjahrseinKind,dasniht
Jude iſ, geborenoderdas50.Lebensjahr
vollendethaben;
Vollwaiſen,diedas25,Lebensjahrnoh
nichtvollendethabenund ſi< in der
AusbildungfüreinenBerufbefinden.Die
VorausſeßungenmüſſenindemKalenderjahr
gleichzeitigmindeſtensvierMonatebeſtanden
haben.

2. KinderermäßigungſtehtdemSteuerpflichtigen
fürKinderzu,diewähreudſeinerSteuerpflicht
mindeſtensvierMonateimKalenderjahrmin-
derjähriggeweſenſind undwährenddieſer
Zeit zu ſeinemHaushaltgehörthaben.Die
KinderermäßigungwirdaufAntragfürvoll-
jährigeKindergewährt,diemindeſtensvier
MonateimKalenderjahraufKoſtendesSteuer-
pflichtigenfüreinenBerufausgebildetworden
ſindundwährenddieſerZeitdas25,Lebens-
jahrnochnichtvollendethaben.Als Kinderim
Sinn dieſerVorſchriftgeltennebendenAb-
kömmlingenau<Stiefkinder,Adoptivkinder
undPflegekinderundderenAbkömmlinge.Die
Steuerermäßigungfür Adoptivkinderund
Pflegekinderdarf bei Steuerpflichtigen,die
obnedieſeKinderalsledigzubehandelnwären,
720Reichsmarkfür jedesKind nicht über-
ſteigen.

3, Für Kinder,die Juden ſind,wird Kinder-
ermäßigungniht gewährt.

d=

| $33
AußergewohnlicheBelaſtungen

Bei derVeraulagungwerdenaufAntragaußer-
gewöhnlicheBelaſtungen,diedemSteuerpſlichtigen
zwangsläufigerwachſenundſeineſteuerlicheLeiſtungs-
fähigkeitweſentlichbeeinträchtigen,dur<Ermäßigung
derEinkommenſteuerberüſihtigt.

8 34
Steuerſäße

beiaußerordentlihenEinkünften
(1)ÜberſteigtdasEinkommen6000Reichsmark

undſinddarinaußerordentlicheEinkünfteenthalten,
ſo iſtaufAntragdieEinkommenſteuerfürdieaußer-
ordentlichenEinkünfteauf10bis25vomHundert
der außerordentlichenEinkünftezu bemeſſen.Auf
dieanderenEinkünfteiſt dieEinkommenſteuertabelle
anzuwenden,
(2)Als außerordentlicheEinkünfteim Sinn des

Abſaßes1 kommennur in Betracht:
1. Einkünfte,diedieEntlohnungfüreineTätig-
feit darſtellen,die fi< übermehrereJahre
erſtre>t,

2. VeräußerungsgewinneimSinnder$$14,16,17,$18Abſah3,
3. Entſchädigungenim Sinn von$24 Jiffer 1,
4, Zinſen,dienah den$814,34 und43 des
Geſeßesüberdie AblöſungöffentliherAn-
lcihenvom16.Juli 1925 (Reichsgeſeßbl.I
S. 137) in der Faſſung desGeſezeszur
ÄnderungundErgänzungvonVorſchriftenauf
demGebietedesFinanzweſensvom23.März
1934(Reichsgeſeßbl.1 S. 232)beiderEin-
löſungvonAusloſungsrechtenbezogenwerden.

(3)Die SteuerſäßenahAbſaß1 ſindaufAntrag
auchaufEinkünfteausaußerordentlichenWaldnußun-
genanzuwenden,wenneinBeſtandsvergleihfür das
ſtehendeHolzniht vorgenommenwird. Als außer-
ordentliheWaldnußungengeltenohneUnterſchied
derBetriebsartalleauswirtſhaftlihenGründen
gebotenenNuzungen,die überdie nah forſtwirt-
ſchaftlichenGrundſäßennachhaltigzu erzielenden
jährlichenregelmäßigenNußungenhinausgehen,Bei
WaldnußzungeninfolgehöhererGewalt(Eis-,Schnee-,
Windbruch,JnſektenfraßoderBrand)ermäßigtſi
dienah Abſaß1 zuberechnendeEinkommenſteuer
aufdieHälfte.

V.EntrichtungderSteuer
1. Vorauszahlungen

8g35
Bemeſſung und Entrichtung

der Vorauszghlungen
(1)DerSteuerpflichtigehatam10.März,10.Juni,

10,Septemberund10.DezemberVorauszahlungen
aufdieEinkommenſteuerzuentrichten.JedeVor-
auszahlungbeträgteinViertelderzuleßtveranlagten
Einkommenſteuer.
(2)Sind in demderVeranlagungzugrundege-

legtenEinkommenEinkünfteenthalten,vondenen
einSteuerabzug($$38bis45)vorgenommenworden
iſt, ſo bemeſſenſi< dieVorauszahlungennah dem
Betrag,umdendiefeſtgeſeßteEinkommenſteuerſhuld
die Summeder‘nah $47 Abſaß1 Jiffer 2 an-
gere<netenSteuerabzügeüberſteigt
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Vorauszahlungenin beſonderenFällen
(1)FſtdieSteuerpflichterſtimLaufeeinesKalender-

jahrsbegründetworden,ſofinddieVorauszahlungen,
diebis zumFmbſangdeserſtenSteuerbeſcheidszu
entrichtenfind,na< demSteuerbetragzubemeſſen,
derſichbeidererſtenVeranlagungnach$25nah
lure<nungderSteuerabzügevorausſichtlichergeben
wird.
(2)Jst derZeitraum,für deneinSteuerbeſcheid

erteiltwird,kürzeralseinKalenderjahr(Abſayz1),
ſo ſind die künftigenVorauszahlungennah der
Steuerfeſtzuſeßen,die ſi< ergibt,wenndas dem
SteuerbeſcheidzugrundeliegendeEinkommenin ein
Jahreseinkommenumgerechnetwird.

8 37
ErhöhungundHerabſezung
vonVorauszahlungen

(1)DieVorauszahlungenkönnenerhöhtwerden,
wenndieumdie SteuerabzügevériüludetteEin-
fommenſteuervorausſihtli<ummehralscinFünſtel,
mindeſtensaberum300Reich8markhöherſeinwird
als diezuletztfeſtgeſeßteundumdieangerehneten
SteuerabzügeverminderteEinkommenſteuer.
(2) Die Vorauszahlungenkönnenherabgeſeßt

werden,wennderSteuerpflichtigeglaubhaftmacht,
daß die um die SteuerabzügeverminderteEin-
fommenſteuervorausſichtli<hum mehr als ein
Fünftel, mindeſtensaber um 100Reichsmarf
niedrigerſeinwirdals diezuleytfeſtgeſezteund
Einkommenſteuer.

2. SteuerabzugvomArbeitslohn
(Lohnſteuer)

838
EntrichtungderLohnſteuer

(1)Bei EinkünftenausnichtſelbſtändigerArbeit
wirddieEinkommenſteuerdur AbzugvomArbeits-
lohnerhoben(Lohnſteuer).Der Arbeitgeberhat
die Lohnſteuerfür den Arbeitnehmerbei jeder
LohnzahlungeinzubehaltenundandasFinanzamt
abzuführen. |

2) Wennder Arbeitslohnganzoderteilweiſe
aus Sachbezügen($8) beſtehtund der Barlohn
zur De>ungderLohnſteuerniht ausreicht,ſo hat
derArbeitnehmerdemArbeitgeberdenzurDe>ung
der LohnſteuererforderlichenBetrag zu zahlen.
UnterläßtdasderArbeitnehmer,ſo hatderArbeit-
gebereinenentſprechendenTeil derSachbezügenah
ſeinemErmeſſenzurüzubehaltenunddieLohnſteuer
abzuführen. :

(3) Der ArbeitnehmerhaftetnebendemArbeit-
geberfür dieLohnſteuernur,

vorſchriftsmäßiggekürzthatoder
2. wennderArbeitnehmerweiß,daßderArbeit-
"Heberdieeinbehaltene-Lohnſteuerniht vor-
ſhriftêmáäßigabgeführthat,unddiesdem
Finanzamtniht unverzüglichmitteilt.

$ 39
Bemeſſung der Lohnſteuer

(1) Die Lohnſteuerbemißtſih beimonatlicher
njatung nah der als Anlage2 beigefügten

Tabe
einenanderenalsmonatlichenZeitraumgezahlt,ſo
betragendieLohnſtufenund dieLohnſteuerBruch-
teilederBeträgederLohnſteuertabelle,undzwar

fürnihtmehralsvierArbeitsſtunden.……./,s,
fürmehralsvierArbeitsſtunden,aber
nihtmehralseinenArbeitstag 26

fürvolleArbeitêwochen.…. IN fog
(2)Für dieAnwendungderLohnſteuertabellegilt

dasfolgende:
1,Als ledigſindArbeitnehmerzubehandeln,die
niht verheiratetſind, Ausgenommenſind:
a) Perſonen,denenKinderermäßigungzuſteht;
b)Männer,diedas65.Lebensjahrvollendet
haben,und verwitweteoder geſchicdene
Männer,ausderenEheeinKind,dasnicht
Jude iſt, hervorgegangeniſt oderdiedas
90,Lebensjahrvollendethaben;

c) Fraucn,dieeinKind,dasnichtJude ift,
geborenoderdas50.Lebensjahrvollendet
haben;

d) Vollwaiſen,diedas 25.Lebensjahrno<
nichtvollendethabenundſi in derAus-
bildungfür cinenBerufbefinden,

KinderermäßigungſtehtdemArbeitnehmer
für minderjährigeKinderzu,diezuſeinem
Haushaltgehören.Die Kinderermäßigung
wird auf Antrag für volljährigeKinder
gewährt,dieauf KoſtendesArbeitnehmers
für einenBerufausgebildetwerdenunddas
25.Vebensjahrno< ni<t vollendethaben.
Als Kinderim Sinn dieſerVorſchriftgelten
nebendenAbkömmlingenauchStiefkinder,
Adoptivkinderund Pflegekinderund deren
Abkömmlinge.

3. Für Kinder,die Juden ſind,wird Kinder-
ermäßigungniht gewährt.

(3) Für dieBerückſichtigungdesFamilienſtands
(Abfay2) beiAusſcreibungderSfeuerkarteſind
dieVerhältniſſeamStichtagderPerſonenſtands-
aufnahmevor Beginn des Kalenderjahrsmaf-
gebend.Dieſe ſind auf der Steuerkarte(842)
einzutragen.Erhöhtſi< die Jahl derFamilien-
angehörigen,ſo hat dieGemeindebehördeauf An-
tragdieSteuerkartezuergänzen.DieErgänzung
iſt erſtbeiderLohnzahlungzu berücfſichtigen,bei
derdieergänzteSteuerkartevorgelegtwird.
(4)DerNeichsminiſterderFinanzenbeſtimmtdie

HöhederLohnſteuer,
1. wennderArbeitnehmerdemArbeitgeberfeine
Steuerkarte($42)vorlegt,

to

verhältniſſengleichzeitigſteht,
3, wenndieEhefrau,dieniht dauerndvomEhe-
manngetrenntlebt,in einemDienſtverhältnis
ſteht

4, weaneinZeitraum,für denderArbeitslohn
gezahltwird,nichtfeſtgeſtelltwerdenkann.
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Bemeſſung
derLohnſteuerbei fonſtigenBezügen
Erhält der Arbeitnehmernebendemlaufenden

ArbeitslohnausdemſelbenDienſtverhältnisſonſtige,
insbeſondereeinmaligeBezüge(z.B. Tantiemen,
Gratifikationenuſw.),ſo beträgtdieLohnſteuervon
denſonſtigenBezügen:

1. beieinemArbeitnehmer,der
als ledigzu behandelniſt
($39Abſaß2 Jiffer1),„….16vomHundert;
beianderenArbeitnehmern,
a) wennihnenfeineKinder-
ermäßigung($39Abſay2
Ziffern2und3)zuſteht,

b) wennihnenKinderermäßi-
gung($39Abſatu2mJiffer2)*

ED

10vomHundert,

zuſteht,
füreinKind.......... 8vomHundert,
fürzweiKinder ..…..... 6vomHundert,
für dreiKinder .…..., 3vomHundert,
fürmehralsdreiKinder.. 1vomHundert,

841
Berückſichtigung beſonderer Verhältniſſe
(1)AufAntragdesArbeitnehmerswerdenfürdie

Berechnungder VLohnſteuerdie folgendenBeträge
vomArbeitslohnabgezogen:
1,wenndieWerbungsfoſten($9),diebeiden
Einkünftenaus nichtſelbſtändigerArbeiter-
wachſen,unddieSonderausgabenim Sinn
des$ 10Abſag1Ziffern2 bis5 undAbſatz2
zulammen39Neichsmarkmonatlichüberſteigen,
er39ReichsmarküberſteigendeBetrag;

2, dieSonderausgabenimSinn des$10Ab-
ſaß1Ziffer1;

3, wennaußergewöhnlicheBelaſtungendemArbeit-
nehmerzwangsläufigerwacſenundſeineſteuer-
licheLeiſtungsfähigkeitweſentli beeinträch-
tigen($33),einvomFinanzamtnachſeinem
ErmeſſenzubeſtimmenderBetrag.

(2) Das Finanzamthatdiena<Abſag1 vom
ArbeitslohnabzuziehendenBeträgeaufderSteuer-
karte($42)einzutragen.DerAbzugiſ erſtbeider
Lohnzahlungvorzunehmen,beiderdemArbeitgeber
dieSteuerkartemitdieſerEintragungvorgelegtwird.
(8)Der ArbeitnehmerhatdieBerichtigungſeiner

Steuerkarte($42)zubeantragen,wennereineHaus-
gehilfin,für dieercinenAbzugna Abſatz1 Ziffer2
erhâlt,entläfitund innerhalbeinesMonats feine
andereeinſtellt,Der Arbeitnehmerhaftetfür die
Lohnſteuer,diedeswegenniht erhobeawordeniſt,
weildieSteuerkartenichtberichtigtwordeniſt.

$42
Steuerkarte

Der Arbeitnehmermußfi< für dieLohnfteuer-
berechnungvorBeginndesKalenderjahrsoderdes
Dienſtverbältniſſesvon der Gemeindebehördeeine
Steuerkarteausſ{reiben.laſſenundmußdieſedem

Arbeitgebervorlegen,DerArbeitgeberhatdieSteuer-
kartewährendderDauerdesDienſtverhältniſſes
aufzubewahrenundſiedemArbeitnehmeramEnde
desKalenderjahrsoderbeiBeendigungdesDienſt-
verhältniſſeszurü>zugeben.DerNeichsminiſterder
FinanzenkanneinanderesVerfahrenvorſchreiben.

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Kapitalertragſteuer)

8 43
Steuerabzugspflihtige Kapitalerträge
(1)BeidenfolgendeninländiſchenKapitalerträgen

wirddieEinkommenſteuerdur AbzugvomKapital-
crtrag(Kapitalertragſteuer)erhoben:

1. Gewinnanteilen(Dividenden),Zinſen,Aus-
beutenundſonſtigenBezügenaus Aktien,
Kuxen,Genußſcheinen,AnteilenanGeſellſchaf-
tenmit beſchränkterHaftung,an Erwerbs-
undWirtſchaftsgenoſſenſchaftenundKolonial-
geſellſchaften,ausAuteilenanderReichsbank
undanbexgbautreibendenVereinigungen,die
die RechteeinerjuriſtiſchenPerſon haben.
AusgenommenſinddieDividendenausVor-
zugsaktienderDeutſchenReichsbahn;

2. EinkünftenausderBeteiligunganeinemHan-
delsgewerbealsſtillerGeſellſchafter.

(2) SteuerabzugspflichtigeKapitalerträgefind
auchbeſondereEntgelteoderVorteile,dienebenden
im Abfaÿ1 bezeichnetenKapitalerträgenoderan
derenStellegewährtwerden.
(8) Kapitalerträgeſindals inländiſcheanzuſehen,

wennderSchuldnerWohnſiß,Geſchäftsleitungoder
Sig imInlandhat. AE

844
BemeſſungundEntrichtung
derKapitalertragſeuer -

(1) Der SchuldnerhatdieKapitalertragſteuer
mit 10vomHundertderKapitalerträgefür den
Gläubigereinzubehalten,ExhatdenSteuerabzugin
demZeitpunktvorzunehmen,in demdieKapital-
erträgedemGläubigerzufließen,unddieeinbehal-
tenenSteuerabzügeinnerhalbeinerWocheandas
Finanzamtabzuführen.Der Steuerabzugiſ auch
dannvorzunehmen,wenndieKapitalerträgebeim
GläubigerzudenEinkünftenausLand-undForſt-
wirtſchaft,ausGewerbebetrieb,aus ſelbſtändiger

y oderausVermietungundVerpachtungge-
óren.
- (9)DemSteuerabzugunterliegendievollenKapital-
erträgeohneAbzug.
(8) DerGläubigerhaftetnebendemSchuldner

fürdieKapitalertragſteuernur,
1.wennderSchuldnerdieKapitalerträgenicht
*vorſhriftôömäßiggekürzthatoder
2.wennderGläubigerweiß,daßderSchuldner
“diee apitalertragfieuernihtvor-{ériftêmäßigabgeführthat,unddiesdem
nanzamtniht unverzüglichmitteikt.



4. SteuerabzugvonſonſtigenEinkünften
8 45

DerReichsminiſterderFinanzenfannbeſtimmen,
inwieweitbeianderenEinkünftenalsEinkünftenaus
nihtſelbſtändigerArbeit($38)undKapitalerträgen
($43)dieSteuerimAbzugsverfahrenzuerhebeniſt.

| S. Veranlagung
von fteuerabzugspflichtigenEinkünften

8 46
(1) BeſtehtdasEinkommenganzoderteilweiſe

ausEinkünften,vondeneneinSteuerabzugvor-
genommenwordeniſt,ſo wird derSteuerpflichtige
mitdemEinkommenveranlagt,wenn
1.dasEinkommendenBetragvon8000Reichs-
marküberſteigtoder

2. dieEinkünfte,vondenenderSteuerabzugnicht
vorgenommenwordeniſt,mehrals300Reichs-
markbetragenoder

3. derSteuerpflichtigeledigiſtundinſeinemEin-
kommenfapitalertragſteuerpflihtigeEinkünfte
vonmehrals1000Reichsmarkenthaltenſind.

(2) Werdendieim Abſatz1 bezeihnetenGrenzen
niht überſchritten,ſofindetkeineVeranlagungſtatt.
Die Einkommenſteuer,dieauf fteuerabzugspflichtige
Einkünfteentfällt,Œ in dieſemFall für den
BezieherdieſerEinkünfteals getilgt,wennſeine
Haftungerloſchenift($38Abſaß3,$44Abſay3).
(3)BeiderBanana iſt fürWerbungskoſten

beiEinkünftenausnichtſelbſtändigerArbeitminde-
L10 einPauſchbetragvon200Reichsmarkabzuſezen.
10Abſatz4 findetentſprechendeAnwendung.

6.Abſchlußzahlung
8 47

(1) Auf die Einkommenſteuerſhuldwerdenan-
gerechnet:
1,diefürdasKalenderjahrentrichtetenVoraus-
zahlungen, '

2. diedur<SteuerabzugeinbehaltenenBeträge,
ſoweitſie-aufdieimKalenderjahrbezogenen
Einkünfteentfallen.

(2)Jf dieEinkommenſteuerſchuldgrößeralsdie
SummederBeträge,dienahAbſah1anzurechnen
find,ſo iſt der Meetrag nerve eines
MonatsnahBekanntgabedes euerbeſcheidszu
entrichten(Abſ<hlußzahlung).DerTeilderAbſchluß-
zahlung,dexdenimKalenderjahrfälliggewordenen,
abernit entrihtetenVorauszahlungenentſpricht,
iſ fofortzuentrichten. __-
_ (6)Jf -dieEinkommenſteuerſchuldfleineralsdie
SummederBeträge,die nahLbſay1anzurechnenfind,ſowirdderUnterſchiedsbetxagna<Bekannt-
gabedesSteuerbéfſ<eidsQu burch
erſta

dur<Aufre<nungoder: ausgegli Beträge,dieSteuerabugeinbehaltenwordenſind,werbennicht

Reichôgeſeybl.19381
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VI.Beſteuerungnah demVerbrauch

8 48
(1)DerSteuerpflichtigekannnahdemVerbrauch

beſteuertwerden,wennderVerbrauchimKalender-
jahr 10000Reichsmarküberſtiegenhat und um
mindeſtensdieHälftehöheriſt alsdasEinkommen.
DerBetragvon10000Reichsmarkerhöhtſi um
je2000Reichsmarkfür jedesKind,für dasdem
SteuerpflichtigeneineKinderermäßigungnah &32
Ziffer2gewährtwird.
(2)ZumVerbrauchgehörenalleAufwendungen

desSteuerpflihtigenfür ſeinenHaushaltundfür
ſeineLebensführungunddieLebensführungſeiner
Angehörigen.
(3)ZumVerbrauchgehörenniht:
1. die Sonderausgaben($ 10 Abſatz1);
2. die SteuernvomEinkommenund ſonſiige
Perſonenſteuern;

3, FubgalenfürAusſteuernoderAusſtattungen,
ſoweitfiedasdenVerhältniſſendesSteuer-

En entſprehendeMaßnichtüberſtiegen
aben;

4. Ausgabenfürpolitiſche,wiſſenſchaftliche,künſt-
leriſhe,mildtätigeodergemeinnüßigeZwecke;

5. Ausgaben,diedur<Krankheiten,Todesfälle
oderUnglücsfälleoderdur körperlicheoder
geiſtigeGebrechenverurſa<tſind;

6, Aufwendungen,diedur<GeburteinesKindes
entſtandenÉnd;

7. außerordentlicheAufwendungen,diedurchden
Unterhaltoderdie ErziehungeinesKindes
oderdenUnterhalteinesbedürftigenAn-
gehörigenentſtandenſind;

8. Aufwendungenaus ſozialenBeweggründen
fürArbeitnehmeroderfrühereArbeitnehmer
oderfür ihreAngehörigen;

9, der Teil desVerbrauchs,dender Steuer-
pflichtigebeſtrittenhat
a) ausEinfommen,daserindenlegtendrei
Jahrenverſteuert,abernichtverbrauchthat,

þ) ausBezügen,dienach$3 ſteuerfreiſind,
oderausBezügen,diedemSteuerpflichtigen
nah$22Ziffer1BuchſtabecSat 2nicht
zuzurehnenſind.

(4)DieEinkommenſteuernahdemVerbrauchbe-
trägtnur dieHälftederSteuer,dieſi< ausder
Einkommenſteuertabelleergibt.Wennderſichdanach
exgebendeSteuerbetraggeringeriſtalsderSteuer:
betrag,derſi beiZugrundelegungdesEinkommens
ergebenwürde,ſoiſ derBeſteuerungnichtderVer-
brauch,ſonderndasEinkommenzugrundezulegen.

VII.Beſteuerung
beſchränktSteuerpflichtiger

‘ 8 49 :
Beſchränkt ſteuerpflihtige Einkünfte
InländiſcheEinkünfteimSinnderbeſchränkten

Einkommenſteuerpfliht($1 Abſag2) find:
1. Einkünfteaus einerim Juland betriebenen
Land-undForſtwirtſchaft($813,14);-

35
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A

2

für denim JnlandeineBetriebſtätteunter-
haltenwird oderein ſtändigerVertreter
beſtelltiſt, und Einkünfteaus der Ver-
äußerungeinesAnteilsaneinerinländiſchen
Kapitalgeſellſchaft($17);

dieimInlandausgeübtoderverwertetwird
oderwordeniſt;

dieim Juland ausgeübtoderverwertetwird
oderwordeniſ, und Einkünfte,die aus
inländiſchenöffentlihenKaſſeneinſchließlich
derKaſſenderDeutſchenReichsbahnundder
Neichsbankmit Rückſichtauf ein gegen-
wärtigesoderfrüheresDienſtverhältnisge-
währt werden;

$ 20 Abſay1 Ziffern1 und2, wennder
SchuldnerWohnſiß,Geſchäftsleitungoder
Sig im Inland hat,undEinkünfteim Sinn
des$20Abſatz1 Ziffern3 und4, wenndas
Kapitalvermögendur< inländiſchenGrund-
beſiß,dur inländiſcheRechte,diedenVor-
ſchriftendesbürgerlichenRechtsüberGrund-
ſtückeunterliegen,oderdux<hSchiffe,die in
ein inländiſhesSchiffsregiſtereingetragen
ſind,unmittelbarodermittelbargeſichertiſ.
Ausgenommenſind die Dividendenaus
VorzugsaktienderDeutſchenReichsbahnund
Zinſenaus AnleihenundForderungen,die
in ein öffentlihesSchuldbuheingetragen
find oderüberdie Teilſchuldverſchreibungen
ausgegebenſind. Die Einkünfteaus Teil-
ſhuldverſhreibungenunterliegenaber der
beſhränktenSteuerpfliht,wennbei ihnen
nebender feſtenVerzinſungein Rechtauf
Umtauſchin Geſellſchaftsanteile(Wandel-
anleihen)oder eine ZJuſaßverzinſungein-
geräumtiſ, die ſich na< der Höhe der
GewinnausſchüttungendesSchuldnersrichtet
(Gewinnobligationen),undwennderSchuld-
nerWohnſiß,GeſchäftsleitungoderSiß im
Inland hat;
EinkünfteausVermietungundVerpachtung
($21),wenndas unbeweglicheVermögen,
die SachinbegriffeoderNehte im Inland
belegenoderin ein inländiſchesöffentliches
BuchoderRegiſtereingetragenfindodexin
einer inländiſchenBetriebſtätteverwertet
werden;
ſonſtigeEinkünfteimSinn des$22 Jiffer 1,
ſoweit ſie dem Steuerabzugunterworfen
werden($45);
ſonſtigeEinkünfteimSinn des$22Jiffer 2,
inländiſchenGrundſtückenodermit inländiſchen
Rechtenhandelt,die den Vorſchriftendes
bürgerlichenRechtsüberGrundſtückeunter-

$ 50
Sondervorſchriften

für beſ<hränktSteuerpflichtige
(1)BeſchränktSteuerpflichtigedürfenWerbungs-

koſten($9) nur inſoweitabziehen,als ſie mit
inländiſchenEinkünftenin wirtſchaftlichemQu-
fammenhangſtehen.Die Vorſchriftendes$ 10
(Sonderausgaben),des $ 33 (Außergewöhnliche
Belaſtungen)unddes$34 (Steuerſätzebeiaußer-
ordentlichenEinkünften)ſindniht anwendbar.
(2)Bei Einkünften,diedemSteuerabzugunter-

liegen,und bei Einkünftenim Sinn des $ 20
Abſaß1 Ziffern3 und4 iſt fürbeſchränktSteuer-
pflichtigeeinAusgleich($2Abſaz2)mitVerluſten
ausanderenEinkunftsartennichtzuläſſig.
(3) Die Einkommenſteuerbemißtſi< bei be-

ſchränktSteuerpflichtigen,die veranlagtwerden,
na< Spalte4 derEinkommenſteuertabelle(An-
lage1). Sie beträgtabermindeſtens10 vom
HundertderEinkünfte.
(4) Die Einkommenſteuerfür Einkünfte,diedem

SteuerabzugvomArbeitslohnodervomKapital-
ertragunterliegen,gilt bei beſ<hränktSteuer-
pflihtigendur<denSteuerabzugals abgegolten,
wenndieEinkünfteniht Betriebseinnahmeneines
ſteuerbeſtimmtderReichsminiſterderFinanzen.
(s)DasFinanzamtfanndieEinkommenſteuerbei

beſchränktSteuerpflichtigenganzoderzumTeilex-
laſſenoderin einemDauſthbetragfeſtſeßen,wenn
esansvolfswirtſchaftlihenGrändenzwe>mäßigiſ
odereinegeſonderteBere<hnungderEinkünftebeſon-
dersſhwierigiſt.
(6)DasFinanzamtkanndieEinkommenſteuervon

beſchränktſteuerpflichtigenEinkünften,ſoweitdieſe
niht bereitsnah $$38 bis 45 demSteuerabzug
unterliegen,im Weg desSteuerabzugserheben,
wenndieszur SicherſiellungdesSteueranſpruhs
pes iſt. Das Finanzamtbeſtimmthierbei
ieHöhe desSteuerabzugs.

VII. Schlußvorſchrift
8 51 '

(1) DieſesGeſeßtritt am 1.Januar 1938in
Kalenderjahr1937anzuwendenmitderAusnahme,
daß$10Abſab1 Ziffer6 erſtmaligbeiderVer-
anlagungfür das Kalenderjahr1938gilt. Beim
VorſchriftendieſesGeſeßeserſtmaligaufdenArbeits-
lohnanzuwenden,derfür einenLoknzablungszeit-
raumgezahltwird,dernahdem31.Dezember1937
endet. s ' *

(2)DieBewertuagsfreiheitfür furzlebigeWirt-
giltmurfürWirtſchaftsgüter,dieeepA ;Ofickes:

1
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Anlage 1
(Zu $ 32)

ef

Für jedes($2Abſah2) Perſonen, Perſonen,dienichtalsledigzubehandelnſind,wenuihnen St E
2e E feine Kinderermäßigungzuſtehtfür Stei perinp

Stufe Mittel-| ¿handelnermáioa 34 5 | derSpalte9
betrag ſind zuſteht| Kind Kinder| Kinder Kinder| Kinder umje

PAPA RA AK RA MK RK | RAA
L 2 8 4 5 | 6 ! T K Hj 16

| |mehr | |
als.— his
560— 675 600 10 — 2
6755— 825 750 27 — E SE
86— 976 900 46 14 - E
976— 1125| 1050 65 26 as -
1125—1275| 1200 84 38 10 |
1275— 14%| 1350 104 50 22 —- -
142%-—1575| 1600 125 62 34 WP -
1575— 1725| 1660 165 74 v 2 -
1725—195| 1800 205 88 8 34 -
195— 2250| 2100| 256 118 258 14
2250— 2500 2400 304 148 12 81 38
2650—2850| 2700 360 178 138 | 101 Wd
280— 3150| 83000 420 215 1644| 120 8B 29
3150—340 3830| 486 254 1899| 140 N 4
3450—3800| 83600 563 29 | 215 | 159 14M 5 - _
3800—4250| 4009 640 342 M WL 63 13 13
4200—4750| 4500 736 416 293 225 2 7B 15 15
470— 5250 5000 832 490 344 | 265 18 9 17 17
52500—5750 6650| 928 565 418 316 212 107 19 19
570— 6250| 6000| 1024 640 492 | 376 M2 | 124 21 21
620— 670| 6500| 114 715 6G 46 272 | 14 24 24
6750—7250| 7000| 1264 790 006 302 158 28 28
1250—770 7500| 1384 865 6 W332 | 156 30 30
770— 8250| 8000| 1504 940 70 © 616 360 | 192 32 32
82500—8750| 8500| 1624| 1015 865 | 685 392 | 210 72 72
870— 9250| 9800| 174| 1090 940 | 760 424 | 260 120 120920—9750 950] 181| 116| 1056| 85. 44 316 170 130
9750— 10250| 10000| 1984| 120| 100 910 54 | 36 22 140
10250—10750| 10500| 2128| 1330| 1165 9% 04 46 | 270 140
10750— 11250| 11000| 2272| 1420| 1240 10600 60 496 828 148
11250—117501156| 246| 1510| 130 1135 TG 6 | 38 15611750—12500| 1200012560| 1600| 1420 1200 80 | 66 468 168
12500—13500| 18000| 288| 1780- 1600‘| 1384| 90 | 760| 568- 16613500—1450014000| 3136| 1960| 1780| 1564| 1120| 910 | 700 180
14500—15500| 15000| 348 | 2180| 190 | 174 | 126 | 100 | 850 210
12500—16500,16000| 3840| 2400| 2180| 194 | 146 | 1210| 1000 21016500—17500| 17000| 41982| 2620| 240 | 2186| 1636| 1384| 1150 210

/ i | |
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Für jedes
weitere Kind(Ÿ2Abſab2) Perſonen, ermäßigtſich

| dieals tcine Kinderermäßigungzuſtehtſür der- | Mittel- ledigzu Kinder- : : ; 2 Steuerbetrag
Stufe | Ïvelxa behandelnermäßigung |1 _ 2 ' 3 E4 9 der Spalte9

: 9 ſind zuſteht Kind Kinder Kinder | Kinder Kinder um je
M RM AK AA M BAA AK PA AA
1 ! i i 4 5 6 | 7 8 9 10

mehr
als -- bis

17500— 18500 18000 4544 2840 2620 2356 1816 1564 1312 222
18500 -- 19500 19000 4960 3100 2840 2576 2004 1744 1492 252
19500-- 20500 20000 9376- 3360 3 100 2 796 2224 1924 1672 252
20500-—21500 21000 ©792 3 620 3360 3048 2444 2136 1852 292
21500——22500 22000 6208 3 880 3 620 3308 2664 2396 2048 "268
22500-—-23500 23000 6688 4180 3 880 3968 2892 2576 2268 308
23500 24500 24000 7168 4480 4 180 3828 3 152 2796 2488 308
24500- 25500 25000 7648 4 780 4480 4 120 3412 3048 2708 308
25500--—26500 26000 8128 5080 4 780 4420 3672 3308 2944 324
26500- 27500 27000 8688 5430 5080 4720 3940 3568 3204 364
27500-—28500 28000 9248 5 780 5430 5020 4240 3 828 3 464 364
28500-.. 29500 29000 9808 6130 5 780 5360 4540 4120 3 724 364
29500-—-30500 30000 10368 6480 6130 5710 4840 4420 4000 380
30500-- 31500 31000 10928 6830 6480 6060 5150 4720 4300 420
31500-.- 392500 32000 11488 7180 6830 6410 5500 5020 4600 420
32200-—--33500 33000 12048 7530 7180 6760 5850 5360 4900 420
3300 — 34500 34000 12608 7880 7530 7110 6200 5 710 5220 440
34500-...35500 35000 13168 8230 7880 7460 6550 6060 5570 490
35900----36500 36000 13728 8580 8230 7810 6900 6410 5920 490
36500——37500 37000 14288 8930 8580 8160 7250 6 760 6270 490
37500-—38500 38000 14848 9280 8930 8510 7600 7110 6620 490
38500—--39500 39000 15408 9630 9280 8860 7950 ‘7460 6970 490
39500—-40500 40000 15968 9980 9630 9210 8300 7810 7320 490
40500— 41500 41009 16528 10330 9980 9560 8650 8 160 7670 490
41500—-42500 42000 17088 10680 10330 9910 9000 8510 8020 490
42500— 43500 43009 17648 11030 10680 10260 9350 8860 8370 490
43500— 44500 44000 18208 11380 11030 10610 9 700 9210 8720 490
44500— 45500 45000 18768 11730 11380 10960 10050 9560 9070 490
45500— 46500 46000 19328 12080 11730 11310 | 10400 9910 9420 490
46500—-47500 47000 19888 12430 12080 11660 10750 10260 9 770 490
47500—-48500 48000 20448 12780 12430 12010 11100 | 10610 10120 490
48500— 49500 49000 21008 13130 12780 12360 11450 10960 10470 490
49500-- 50500 | 50000 21568 13480 13130 12710 11800 11310 10820 490
50500——51500 31000 22208 13880 13480 13060 12150 11660 11170 490
91500— 52500 | Ï2 000 22848 14280 13880 13410 12500 12010 11520 490
92500-—53500 / 33000 23488 14680 14280 13800 12850 12360 11870 490
93900— 54500 i 54000 24128 15080 14680 14200 13200 12710 12220 490
94500— 55500 | 55000 24768 15480 15080 14600 13560 13060 12570 490
00200— 56500 | 56000 25408 15880 15480 15000 13960 | 13410 | 12920 490
36500—57500 | 57000| 26048| 16280| 15880| 15400| 14360| 13800| 13270 490
97500— 58500 | 58000 26688 16680 16280 15800 14.760 14200 13640 510
28500— 59500 | 39000 27328 17080 16680 16200 15160 14600 14040 56059500—60500| 60000| 27968| 17480| 17080| 16600| 15560| 15000| 14440 660
60500—61500 | 61000| 28608| 17880| 17480| 17000| 15960| 15400| 14840| 560
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Ei noms Die Einkommenſteuerbeträgtbei Für jedes
($2Abſah2) éfunen, Perſonen,dienichtalsledigzubehaudelnſind,wennihnen errtäßinttit

dieals keine Kinderermäßigungzuſtehtfür der_ Mittel- ledigzu Kinder- |---— = tt AC A Sleuerbetrag
Stufe behandeln| ermäßigung 1 2 3 1 9 derSpalle9

betrag ſind zuſteht Kind Kinder Kinder Kinder Kinder umje
AM AK PA PA BA PA RA A4 A4 4
1 | 2 8 4 5 6 7 8 | 9 10

mehr
als—bis

61500— 62500| 62000| 29248 18280 17880| 17400| 16360| 15800| 152409 560
62500— 63500| 63000| 29888 18680 18280| 17800| 16760| 16200| 15640 00
63500— 64500| 64000| 30528 19080 18680| 18200| 17160| 16600| 16040 560
64500— 65500| 65000| 31168 19480 19080| 18600| 17560| 17000| 16440 960)
65500— 66500| 66000| 31808 19880 19480| 19000| 17960| 17400| 16840 560
66500— 67500| 67000| 32448 20 280 19880| 19400| 18360| 17800| 17240 560
67500— 68500| 68000| 33088 20680 20280| 19800| 18760| 18200| 17640 560
68500— 69500| 69000| 33728 21080 20680| 20200| 19160| 18600| 18040 560
69500— 70500| 70000| 34368 21480 21080| 20600| 19560| 19000| 18440 560
70500— 71500| 71000| 35008| 21880| 21480| 21000| 19960| 19400| 18840 560
71500-— 72500| 72000| 35648 22280 21880| 21400 | 20360| 19800| 19240 560
72500— 73500| 73000| 36288 22680 22280| 21800 | 20760| 20200| 19640 560
73500— 74500| 74000| 36928 23080 22680| 22200| 21160| 20600| 20040 560
74500— 75500| 75000| 37500 23480 23080| 22600| 21560| 21000| 20440 560
75500— 76500| 76000| 38000 23880 23480| 23000| 21960| 21400| 20840 560
76500— 77500| 77000| 38500 24280 23880| 23400| 22360| 21800| 21240 560
77500—- 78500| 78000| 39000 24680 24280| 23800 22760| 22200| 21640 560
78500— 79500| 79000| 39500 25080 24680| 24200| 23160| 22600| 29040 500
79500— 80500| 80000| 40000 25480 25080| 24600| 23560| 23000| 22440 560
80500— 81500| 81 000| 40500 25880 25480| 25000| 23960| 23400| 22840 560
81500— 82500| 82000| 41000 26280 25880| 25400| 24360| 23800| 23240 560
82500— 83500| 83000| 41 500 26680 26280| 25800| 24760| 24209| 23640 560
83500— 84500| 84000| 42000 27080 26680| 26200| 25160| 24600| 24040 560
84500— 85-500| 85 000| 42500 27480 27080| 26600| 25560| 25000| 244409 560
85500— 86500| 86000| 43000 27880 27480| 27000| 25960| 25400| 24840 560
86500— 87500| 87000| 43500 28280 27880| 27400| 26360| 25800| 95240 560
37500— 88500| 88000| 44000 28680 28280| 27800| 26760| 26200| 25640 560
88500— -89500| 89000| 44500 29080 28680| 28200| 27160| 26600| 26940 560
89500— 90500| 90090| 45000 29 480 29080| 28600| 27560| 27000| 26440 560
90500—91 500| 91090| 45500 29880 29480| 29000| 27960| 27400 | 26840 560
91500— 92500| 92000| 46000| 30280| 29880| 29400| 28360 27800| 27240 560
92500— 93500983000| 46500| 30680| 30280| 29800| 2876028200| 27640 560
93500— 94500 94000| 47000 31080 30680| 30200| 29160| 28600 | 28049 560
94500— 95500| -95000| 47500 31480 31080| 30600| 29560| 29000 | 28440 560
9500 — 96500| 96000 48000 31880 31480| 31000| 29960| 29400 | 28840 560
96500— 97500| 97000 48500 32280 31880| 31400| 30360| 29800| 29 240 560
97500— 98500 98000| 49000 32680 32280| 31800| 30760| 30200 | 29640 500
2500— 99500| 99000| 49500| 33080| 32680| 32200| 31160| 30600| 30040 560
99500—100500| 100000| 50000| 33480| 33080| 32600| 31560| 31000| 30440 560
100500—101500| 101000 50500 34 180 33780| 33300| 32260| 31700 | 31140 560
101500—102500| 102000 51000 34880 34480| 34000| 32960| 32400 | 31840 560
102500—103500| 103000| 51500| 35580| 35180| 34700| 33660| 33100| 32540 560
103500—104.500| 104008 592000| 36280| 35880| 35400| 34360 33800| 33 240 500
104500—105500| 105000| 52500| 36980| 36580| 36106| 35060| 34500| 33949 560

3
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Die Einkommenſteuer beträgt bei PIEEinfommen | g Für jedes
($2 Ubjab2) Piloni, Perſonen,dienichtals ledigzubehandelnſind,wennihnen EE

dieals feine Kinderermäßigungzuſtehtfür __ der
Stufe Nittel- E, Kinder FEF E ere rag< Ja ermäßigung | | | er Spalte3

| belrag ſind zuſteht Kind | Kinder “ Kinder “ Kinder | Kinder um je

} ! 2 H 4 5 | 6 i 7 : K | 9 10

mehr
als — bis | |

105500 106500| 106000| 53000 37680| 37280| 36800| 35760/ 35200| 34640 560
106500 107500| 107000| 53500 38380| 37980| 37500| 36460| 35900| 35340 560
107500- 108500/ 108000| 54000| 39080| 38680| 38200: 37160| 36600| 36040 560
108500- 109500 109000| 54500 39780| 39380| 38900 37860 37300| 36740 560
109500110500| 110000| 55000| 40480| 40080| 39600| 38560. 38000| 37440 560
110500 111500| 111000| 55500 41180| 40780| 40300| 39260| 38700 38140 560
111500 112500 112000| 56000 41880| 41480| 41000| 39960| 39400| 38840 560
112500113500| 113000| 56500 42580| 42180| 41700| 40660. 40100| 39540 560
113500- 114500| 1140900| 57000 43280| 42880| 42400| 41360| 40800| 40240 560
114200 115500| 115000| 57500 43980| 43580 43100| 42060| 41500| 40940 560
115500 116500116000| 58000 44680| 44280| 43800| 42760| 42200| 41640 560
116500- 117500| 117000| 58500 45380| 41980| 44500| 43460| 42900| 42340 560
117500 118500: 118000| 59000 46080| 45680| 45200| 44160| 43600| 43040 560
118500.119500| 119000| 59500| 46780| 46380| 45900| 44860 44300| 43740 560
119500 120500| 120000| 60000 47480| 47080| 46600| 45560| 45000| 44440 560
120500 121500 121000| 60500 48180| 47780| 47300| 46260| 45700 45140 560
121000- 122500| 122006| 61000 48800| 48480| 48000| 46960| 46400| 45840 560
122500--123500| 123000| 61500 49200| 49180| 48700| 47660| 47100| 46540 560
123500 124500| 124000| 62000 49600| 49600| 49400| 48360| 47800| 47240 560
124500 125500| 125000| 62500 50000| 50000| 50000| 49060| 48500| 47940 560
125500 126500| 126000| 63000 50400| 50400| 50400| 49760| 49200| 48640 560
126500- 127500| 127600| 63500 50800| 50800 50800 50460| 49900| 49340 560
127500 128500| 128000| 64000 51200| 51200| 51200 51160 50600| 50040 560
128500 129500| 129000| 64500 51600] 51600| 51600| 61600| 51300 50740 560
129500- 130500| 130000| 65000 52000| 52000| 52000| 52000| 52000| 51440 560
130500—131500| 131000| 65500 52400| 52400| 52400| 52400| 52400| 52140 560
131500132500| 132000| 66000 52800| 52800 52800| 52800| 52800 52800 560
132500 133500| 133000| 66500 53200| 63200| 53200| 33200| 53200 53200 560
133500 134500| 134000| 67000 53600| 53600| 53600| 53600| 53600| 53600 560
134500-- 135500| 135000| 67500 54000| 54000 54000 54000| 54000| 54000 560

NFür höhereEinkommeniſ derMittelbetrag(volleTauſendReichsmark)denSpalten1 und2 entſprechendzu bilden.
Beiſpiele:

Einkommen1357002.£/Mittelbetrag1360002.4,
" 1363002.4 » 1360002.4,

136500ZX » 136000#4,
13655902,4 H 137000,24.

DieEinkommenſteuerbeträgtbeiSteuerpflichtigen,dieals ledigzubehandelnfind,50vomHundert,beiallenanderen
Steuerpflichtigen40vomHundertdesMittelbetrags.
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Anlage 2
(Zu$39Abſay1)

(beimonatlicher Lohnzahlung)

Stufe Die Lohnſteuerbeträgtbei einemArbeitnehmer,derzu behandelniſt als

Arbeitnehmermit
Lſde, Monaislohu| [edig*) t EEY 1 | 2 3 4 5 C T7 | 8 910
Ns TE | ind |Kindern| Kindern| Kindern|Kindern| KindernKindern| Kindern|Kindern:KindernBh R PA |AAKAU AA PA RAAA 2A RK AA a8i 2 8 i ee 1a | 14

/ î { i Ï

mehr j : | | |
als -—bis |

1 184,50— 91 0,78 —— i
2 91— 104 1,82 -- — - i
3 104 117 3,64 1,30 -
4 117—130 9,46 2,08| -
D 130— 143 7,28 3,38 0,78
6 143-—156 9,10 4,42 1,62 -
7| 1566—169| 10,902]D,a6| 2,66 1,04:
S| 169-—182| 1352| G50 4186 Leg -
9 | 182.1953 16,12 7,80 4,94 2B
10| 195-—208| 1846| S4] 5,98 416) Oa —-
11| 208—221| 21,06| 1014| To 404 Il
12| 221—234| 23,92| 11,44) S,a2 %Bb,98| 20 -- u
13| 234—247 27,04| 12,74 Ye o Ba _ -- =
14| 247—260 29,90| 14,30| 10,902.Teo 468 - : E
15| 260—273 | 33,02| 15,56| 11,96 8,58 O2 0,78,
16| 2738—286| 34,84| 17,68| 13,— 92 Ga Ta
17| 286-—299| 37,96| 19,50| 14,04 10,40 Ge 312!
18| 299—312| 40,82| 21,06| 15,34118) T4) 4,16, | ;
19| 312—325| 43,42 22,62| 16,88 11,96 7,80| 44A _— ia
20| 325—8338| 46,02| 23,92| 17,42;13,—| 858 4,42! ;
21| 838—351| 4886| 25,48| 18,46 13,78| 9,10| des) = i = | a a=
22| 831—364| 50,96| 27,04| 19,76 14,56 962) 5,20, 026 -— em
23| 364—377 | 53,56| 28,60| 20,80| 15,34 10,40 D220 1,04!
24| 377—390| 55,00| 30,16| 21,8416,3810,92 5,46 1,04|
2 | 390—403 | 58,50| 31,72| 22,8817,16Ila 572, 1,80,
26| 403—416| 61,10| 33,28| 24,18| 17,9411,968,D983 1,30
27| 416-—429| 63,44| 34,84| 25,48| 18,72 12,74 G24 1,30
8 | 429—442| 66,04| 36,40| 26,7819,76/ 13,26 650 L880 --
29| 442—455 68,38| 38,48| 28,34: 20,54 13,78 7,02 180 -
30| 455—468| 70,98 40,56| 29,90 21,22 14,80 Tas L156
NL| 468—481| 73,58| 42,64| 31,9822,8815,08 T4 1,56
32| 481—494 16,18| 44,72| 33,60 24,18 15,86 806 1,56
B| 494—507| 78,52| 46,80| 35,6826,— 16,64 8,5 1,56

7
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Stufe Die Lohnſteuerbeträgtbei einemArbeitnehmer,der zu behandelniſ als

Arbeituelnmnermit S
vervſde. Monatslohu| ledig| eairatet LGT 8g Y | 10

NE, ' ind ‘Kindern Kindern| KindecuKindern| Kindern/Kindern| Kindern|KindernKindern
ft AH AE | fR RA A A AK RA RA RK AA |RAl 2 zl 1 OG 79 R gO 114

7 : / | | j
mebrx | ;
als- bis / | / | j ; | |

340007 D200Bli2| Ann| 87,0627,5617,42Mio Las, y | -
3020 033]83,46| DO0,u6| 39,7629,3818,20 9,62 1,56|
36| 638 346)86,06| 53,56| 4,6 31,2019,2410,14T62 |=
37| 546 0090|Ss | 00,6| Bo Bes 20,28 1002 la
38| 000 572}92,40| 57,72| 46,02 34,84 21,06 1116 NE | | | uma
30 OTZ OROTVas DO,s0| 47,4 36,40 26s llo Lg) = j10| a8 DO8|9854| Glez| 490237,00231412,222a n | a
41 598 611 101,66| 63,45| Oles JB 23,02 Ba | aa
RGM 62410478| G2 | OBO Mos 248 13,— 2,24 ' '
43624 637107,00| 67,60| 54,6042,6125,4813,52)208 — gm
41| 637 650]111,02| 69,12| OBos 44,20 2626 140 D
4) 060 663/11414| 724| 5850 4,76 26,7814e O | a= —-
46| 663. 676117,26| 73,82| 60,5647,8227,5615,08 2,600 ==|
47| 676 689]120,35| 75,40| 62,40!48,8828,0815,60]2,60 |
18| 689 7021123,50| T7722]Glas 00,11, 286 1612 De | -
19| 702 715126,62| 79,04| 66,30D2,—| 29,641664 312) — | e
0 | T7 7281129,74| 81,12| 68,12 03,56| 30,42| 16,90| 4,16| - RE
Dl 728 741/132,86| 83,20| 70,2005,8831,20172 OL
2H DHI3os| 85,02| 2,28 07,16Bre 170 GA e
3 7 767139,10| 86,84| cd10 D928 32,50,19,24 Ts C — i — | -
4 | 767 780| 142,22| 88,92| Tons 6186 33,80 2M ae |
5 | 780 793/145,34| 91,—| 78,— 63,18:35,8621,64!10,14 -— —_ le |
56 793 806 148,46| M2 | 80s 69,26 36,98! 23,14 11,44 1,04 ; — — ms |
»7| 806 BISTLL5s| 94,04| SLoo 67,083848hu Br D
BB 832/154,70| 96,72| 80s 69,1640,04WB Mos |
9 | 832 84DTOT en| MB,e0| 8,80 70,08)41,60!27,56!15,34, 416 — Of
60| 845 S8 160,04| 100,62| 87,8 73,06| 43,16 2912 16,64!)5,20 —- = |
Gl| Ba R7H164,06| 102,44| 89,70Thes!4172 30,6817,94)6,241 z i
G2| 87 884]167,18| 104,52| 97s 76,0846,2832,241924)Te
63| B84 897| 170,30| 106,34| 93,60 78,78 47,84!33,30 20,54 B84 — C — Se
(4 897 9101173,42[108,42| Mos 80,86, 49,24035,36 21,84 1014 —- E
Ba| 910 - 9231176,51| TO,2s| 97,5082,6850,9636,92)23,14)Ias lo
66| 923 936179,66| 112,32| 99,5884,76!52,523848 2444 1274 o
67| 936 949/182,7s| 114,40[101,1086,585408 40,04W— lo |
68| 949 962/185,90| 116,22| 103,4588,66| 56,16| 4l,60 27,5615,84 As — | '
09| 962 975 189,02| 118,04| 105,30 90,48| 57,98 43,16 29,12 16,64 9/20 -— - |
0 | 975 MW8/192,14| 120,12| 107,8892,56 60,06 44,72,30,68| 17,94)G24 | -
71} 988---1001/195,26| 122,20| 109,20 94,38 61,88| 46,28| 32,24 19,24) 7,54! | — |
#2 11001 1014|198,88| 124,02| 111,28 96,46 63,96| 47,84 33,80| 2054 8 |
73 110- 1027|201,50| 125,24| 113,1098,25| G,7s| 49,10| 35,86 21,84 In! == ©= || | | | | | | |

*) Vei Abeutnebmera,dienach$39 Avia 2 Niffer1 Saß®2desGeſetzesaichtals ledigzu behandelnſind, iſt dieLohnſteuerausSpalte4 abzuleſei,
wenndieſenArbeitnehmernfeineKinderermäßigungzuſteht.StehteinemArbeitnehmerKinderermäßigungzu,foiſtdieLohnſteuerausdenSpalten5ff.
abzuleſen.
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Stufe Die Lohnſteuer beträgt bei einem Arbeitnehmer, der zu behandelniſt als

Arbveitnewmermitver- 2apemeME, Monatslohu ledig”) heiratet 1 ; 2 3 4 j fi 6 7 « O la
a Kind | Kindern : Kiudern Kindern: Kindern Kindern Kindern Kindern Kindern Kindern

WAA A#M DH RAM RK Bi RU R RI fi i Pi Af
1 2 3 t v i D ij 7 y a 9 20 il 2 E ti

incehr
als-—-bis | | |

74 11027-—1040]204,62| 127,92| 115,18|100,86,67,36!50,968| 36,92 23,0 LLA 1,04
79 41040 -—1066]209,30| 131,04| 118,04| 103,22| 70,96| 93,80| 39,26| 25,45 13,52 2,60
76 [1066-—1092)215,80| 134,68| 122,20|107,12| 74,88 57,20 42,35 28,00 16,12 4,94
77 11092-—1118]222,04| 138,84| 125,84111,02! 78,78 61,10| 45,50 31,72 18,72. T,02
8 11118--1 144]228,28| 142,48| 130,— 114,92. 82,68" 600, | 48,62 3s 212 9,62
79 11144--1170]/234,52| 146,64| 133,64|118,82 86,558| 68,90| 51,71 37,96 23,90212,22 Ls
80 11170--1196/240,76| 150,28| 137,80122,72 90,15 72,60| 55,38 4Los 27,01 Llao 3,90
81 11196-——1222]247,—| 154,18| 141,44| 126,62| 94,38 76,70| 59,28| 44,20. 30,16 17,12 D,98
82 1222—1248| 253,24| 158,08| 145,60| 130,52| 98,28| 80,60| 63,18| 47,82 33,28| 20,02 8,32
x3 11248—-12741259,48| 162,24| 149,24| 134,42 102,18| 84,50| 67,08 50,44 36,40! 22,62 10,92 0,75
4 (1274—1800|265,72| 165,88| 153,40138,82|106,0888,10 70,98 03,56 39,52 25,18 I 2,66
55 [18300— 1326]271,96| 170,04| 157,04| 142,22| 109,90892,30 T4188 57,46 42,61| 28,00 16,12 4,1!
%6|1326—1352]278,20| 173,68| 161,20|146,12|113,8896,2078,7461,3645,763l,72 18,12 Ton
87 |1352--1378)284,44| 177,84| 164,84|150,02117,78(100,10| 82,64 65,26 48,66 34,44 21,82 V6
#8 (1378—1404|290,68| 181,48| 169,—|153,92|121,65104,—| 86,5%69,16 52,-- 37,96 23,02 12,22
89 11404--1430/296,92| 185,64| 172,64157,82125,58107,90| 90,48 73,06 Do,as Alos 27,01 14,42
90 [1430—14561303,16| 189,28| 176,80| 161,72129,48 111,s0| 94,38 76,96 59,24, 44,20 30,16 17,42
91 (1456—1482|309,40| 193,44| 180,14165,62133,38115,70| 98,25 80,86 63,15 47,92. 33,28 20,0:
92 11482-—1508]315,64| 197,08| 184,60| 169,52137,28-119,60|102,16 84,76 67,08 50,44 36,40 22,62
3 1508-—1534}321,88| 201,24| 188,24| 173,42141,18123,50106,0« &8,66 T0,08 93,56 39,52 25,14
94 (1534-—15601328,12| 204,88 192,40| 177,32 145,08 127,40 109,98 92,56 T46s D746 42,64 28,60
9% [1560—1586]334,36| 209,04| 196,04| 181,22148,98131,30/ 113,55 96,46 78,78 61,86 45,76 31,72
% [1586-——1612]340,60| 212,68| 200,20| 185,12152,68|135,20-117,78100,3682,64 65,26 48,55 34,41
97 11612—1638] 346,84| 216,84| 203,84189,02156,78 139,10/121,68104,26 86,58 69,16 52, 37,96
"5 (1638—1664|353,08| 220,48| 208,—| 192,92160,68143,—|125,58108,16890,45 73,06,55,64 41,0
99 |1664—1690|359,82| 224,64| 211,64| 196,82164,58146,90|129,48| 112,0694,35 76,96 59,51 44,20
100 [1690— 1716]365,56228,28| 215,80| 200,72|168,48| 150,80133,35115,96 98,25 80,96 63,44 47,82
101 11716—1742 371,80| 232,44| 219,44| 204,62/172,38|154,70137,28119,86 102,14 84,76| 67,34 50,11
102 11742— 1768|378,04| 236,08223,60| 208,52|176,28| 158,60141,18' 123,76|106,05 88,66| 71,24 53,56
1031768—1794|384,28| 240,24| 227,24| 212,42180,18|162,50|145,08127,66109,9892,56| Toja 57,16
104 [1794— 1820|390,52243,88| 231,40| 216,32184,08166,40 148,98131,56/113,88 96,46| 79,04 61,36
105|1820-—1846|396,76| 248,04| 235,04| 220,22187,98170,30|152,86135,48117,78100,3682,94 65,26
106 1846— 1872403,—| 251,68| 239,20| 224,12|191,88|174,20|156,78139,36121,68 104,26| 8,54 69,16
107 11872—1898 409,24| 205,84| 242,84| 228,02195,78|178,10160,68 143,26125,55108,16 90,74 73,06
108 1898—1924|415,48| 259,48247,—| 231,92|199,68|182,—164,58|147,16129,48112,0694,64 T6,»6
109| 1924—1950|421,72| 263,64| 250,64235,82203,58185,90168,48151,06133,38115,9698,5480,46
110| 1950—1976)427,96267,28| 254,80| 239,72207,48189,80172,38154,96137,28119,56102,1184,76
111 1976—2002 434,20| 271,44| 258,44| 243,62211,38193,70| 176,28158,56 141,18123,76' 106,34 88,66
112| 2002— 2028|440,41| 275,08| 262,60| 247,52215,28197,60180,18162,76145,08127,66110,2492,56
113| 2028—2 080 449,80| 281,06| 268,32| 253,50221,—203,58185,90168,4 151,068133,35115,06 98,54

*

=, Ma! < 5 x . „- — BRBA emenvA rec C = 2VeiArbeitnehmern,diena $39Abjag2 Ziffer1 Sab2 desGeſetzesnichtals ledigzubevandeſnſind,iſt dieCobnſeuecausSpalte4 abzuleje:,
"eumAieſenArbeitnehmernkeineKinderermäßigungzuſteht.StebieinemArbeitnebmerKinderermäßigungzu,fo iſt dieLobnſteueraustenSpalten5ff,
avzufeſen
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Stufe Die Lohnſteuerbeträgtbei einemArbeitnehmer,derzu behandelnift als
Arbeitnehmermitver- =A Mouatslolm| (dig) heiratet 28 4 | ÖW ; 7 | 8 | 9 | 10

: Kind |;Kindern|Kindern Kindern|Kindern: Kindern:KindernKindecn |Kindern| Kindecn
Ai BA A | RH AK RM BH PA RK BK | AK | RAX |Ri

! u 8 4 UL : f 7 fi N 9 i in 11 : A 13 1
i 1

mehr j | | | i |
als bis ' i | | | | |

114 (2080 2132]462,25| 288,60| 276,12|261,20228,80|211,38|193,70|176,28|158,86|141,18123,76! 106,31
115 12132--2184|474,76| 296,66| 283,92269,10|236,60|219,18|201,50|184,08:166,66|148,98|131,56| 114,14
116 12184. 2236| 487,24| 301,46| 291,72| 276,90: 244,40; 226,98| 209,80| 191,88| 174,46| 156,78139,36| 121,92
117 12236-2288]499,72| 312,26| 299,52284,70252,20 234,78217,10|199,68|182,26| 164,58|147,16| 129,74
¡18 (2288-28340512,20| 320,06| 307,82292,50|260,-—!242,56/224,90|207,48|190,06|172,88|154,96|137,54
(19 [2340- 28392/024,68| 327,66| 315,12300,30|267,80|250,88|232,70215,28|197,86|180,16162,76|145,34
120 [28392-- 2444/53716| 335,66| 322,92308,10|275,60258,18|240,50223,08 205,66|187,98|170,56|153,14
[21 (2444 2496]549,64| 343,46| 330,72/315,90|283,40/265,98|248,80!230,88| 213,48|195,78178,36| 160,91
122 (2496 2548|562,12| 351,26| 338,52323,70|291,20/273,78|256,10238,68221,26| 203,58186,16| 168,74
123 (2548. 2600]571,60| 359,06| 346,382331,50299,— 281,58/263,90:246,48|229,06| 211,38|193,96| 176,54
124 12600...26532/587,08| 366,86| 354,12339,30|306,80|289,88|271,70254,28/236,86| 219,18|201,76| 184,31
125 1262-2704]599,56| 374,66| 361,92/ 347,10!314,60| 297,18|279,50|262,08|244,66| 226,98|209,56| 192,14
126 (2704. 27506]612,04| 382,46| 369,72:354,90| 322,40.304,98|287,80|209,88-252,46| 234,78' 217,36| 199,94
127 (2706 -2808| 624,52| 390,26| 377,52 362,70| 330,20| 312,78!295,10277,68 / 260,26| 242,58| 225,16| 207,714
128 12808-2860]637,---| 398,06| 385,82|370,50| 338,—|320,58!302,90|285,48|268,06250,38232,96| 215,54
129 12860-2912] 649,48| 405,66| 393,12| 378,30/ 345,60| 328,38|310,70: 293,28!275,86| 258,18| 240,76| 223,21
130 12912-2964 661,96| 413,66| 100,92|386,10|353,60|336,18|318,50|301,08283,66:265,98| 248,56| 231,14
131 129643016/67444| 421,16| 408,72/393,90|361,40313,98|326,80|308,88|291,26|273,78| 256,86| 238,94
132 13016--3068]686,92| 429,26| 416,562:401,70:369,20|351,78|334,10|316,68|299,26|281,58| 264,16| 246,74

j j | ji è 1 '

Bei höheremMonatslohnbemißtſi dieLohnſteuerwiefolgt:

15v.H. [15v.59.Ct=Ti
| || 24vH. 115v.G. [15v.G.15 69.115v.H.j | 15v.H.15v.H.[15v.H.[15v.H.

! ;t i +
|E

desMonatslohnswerdenvermindertum
i

87,10|104,52| 122,20|139,62|157,04|174,72|
!

413,16| 27,04| 39,78| 54,60 ; 192,14| 209,56DOE
Vei einemArbeitnehmexmit mehrals 10Kindernwird Lohnſteuernichterhoben.

*} Bei Arxbeirnebinern,dienach$39 Avfau2 Jiſter 1 San 2 desGefevesnichtals ledigzu behandelnſind, iſt dieVobnſteueraus Spalte4 abzuleſen,
weun diefenArbeitnehmernkeineKinderermäßigungzuſtedt.Steht einemArbeitnehmerKinderermäßigungzu,ſo iſ dieVohnſteueraus denSpaltenöff.

*atzuleïen,
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Zu $2 Abjat5 des Geſetzes
81

Wirtſchaftsjahr
DasWirtſchaftsjahrumfaßteinenJeitraumvon

zwölfMonaten.EsdarfeinenZeitraumvonweniger
als zwölf Monatennux umfaſſen,wenn
1.einBetrieberöffnetoderaufgegebenwird

oder
2,einSteuerpflichtigervonregelmäßigenAbſchlüſſen
aufeinenbeſtimmtenTag zuregelmäßigenAb.
ſ{lüſſenauf einenanderenbeſtimmtenTag über-
geht.

82
Wirtſchaftsjahr beiEinkünften
aus Land- und Forſtwirtſchaft

(1)Bei Land-undForſtwirten,diefür einWirt-
ſchaftsjahrregelmäßigAbſchlüſſein derJeit vom
24,Juni bis6.Juli einſließli<aufeinenanderen
Tag als den30.Juni machen,gilt dieſesWirt-
ſhaftsjahrals Wirtſchaftsjahrim Einn des$ 2
Abjaß5 Ziffer1 desGeſetzes.
(2)Bei GewinnausreinerWeidewirtſchaftund

reinerViehzuchtgilt als WirtſchaftsjahrderZeit-
raumvom1.Mai bis 30.April. Der Begriffder
reinenWeidewirtſchaftſchließtniht aus,daßneben
WeideundWieſeauh in geringemUmfangAer-
landbewirtſchaftetwird.
(3)DieOberfinanzpräſidentenwerdenermächtigt,

beiLand-undForſtwirtenfür beſtimmteBetriebs-
arten und für beſtimmteGebietean Stelleder
Wirtſchaftsjahre,dieim $2 Abſabß5 Ziffer1 des
Geſetzesundin denvorſtehendenAbſäßen1 und2
genanntſind,einenanderenzwölfmonatigenJeit-
raumzubeſtimmen,wenndiesauswirtſchaftlichen
Gründennah derbeſonderenGeſtaltungderBe-
triebeerforderli<iſ. Die Beſtimmungiſ orts-
üblichbefanntzumachen.EineBeſtimmungimSinn
desSaßes1 kannau< im Einzelfallgetroffen
werden.

Zu $3 des Geſetzes
&53

Steuerfreie Einkünfte
Die Frage,ob Einkünfteaus nichtſelbſtändiger

Arbeitſteuerfreiſind,iſt auchbeiderVeranlagung
nach$$4bis6derZweitenLohnſteuerdurhführungs-
verordnungzubeurteilen.

Zu den 884 bis 6 des Geſetzes
$1

Fortführung der Bilanzwerte
Bei ErmittlungdesGewinnsnach$84 und5

desGeſebesfürdasWirtſchaftsjahr19:31(1933/34)
unddiefolgendenWirtſchaftäjahreiſtfürdenSchluß;
desWirtſchaftsjahrs1933(1932/33)vondemBe.
triebsvermögenauszugrhen,dasnachdenVorſchriften
desEinfommenſteuergeſcßesvom 10, Auguſt 1925
feſtgeſtelltiſt oderfeſtzuſtellengeweſenwäre.

S5
Eröffnung und Aufgabe eines Vetriebs
(1)Wird ein Betrieberöffnetodererworben,fo

tritt an dieStelledesSchluſſesdesvorangegangenen
WirtſchaftsjahrsderZeitpunktderEröffnungoder
desErwerbs.
(2)Wird einBetriebaufgegebenoderveräußert,

ſotritt für dieBerechnungdesGewinnsausdieſem
Betrieban dieStelledesSchluſſesdesWirtſchafts-
jahrsderZeitpunktderAufgabeoderVeräußerung.

£6
Bewertung

bei unentgeltliher Übertragung
(1)Wird ein Betriebodexein Teilbetriebunent-

geltlihübertragen,ſo findbeiderErmittlungdes
GewinnsdesbisherigenBetriebsinhabersdieWirt-
ſchaſtsgütermit denWertenna< $ 6 YJiffern1
bis 3 desGeſezesanzuſeßen.Der Teilwertkann
auf Antrag auh dann angeſeßtwerden,wenner
höheriſt als die Anſchaffungs-oderHerſtellungs-
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toſten.Antragsberecchtigtiſt derbisherigeBetriebs-
inhaber,imFallderGeſamtrechtsnachfolgederNechts-
nachfolger.DexNechtanachfolgexiſt für denBeginn
desBetriebsandielekienBilanzanſänedesNechts-
Vorgängers gybunden.

(2) Werdennux einzelneWiriſchaftagüterunent
geltlichübertragen,ſo gilt für denEmpfängerals
Anſchaffungs-odexHerſtellungskoſtender Betrag,
denexfür dazeinzelneWiriſchaftsgutim Zeitpuntt
desEmpfangshätteaufwendenmüſſen.

ST
Einlagen

Führt dex SteuerpflichtigedemVetrieb Wirt-
ſchaftsgüterzu,dievor dem1.Januax1925ange
ſchafftoderhergeſtelltwordenſind, fo gilt als An-
ſchaffungs-odexHerſtellungsfkoſtendexBetrag, den
derSteuerpflichtigefür dieAnſchaffungam1.Ja-
nuar 10925hätteaufwendenmüſſen.

T8
Kurzlebige Wirtſchaftsgüter, Sonderkonto
Die VorſchriftdesL6 Jiffer 1 Sab4 desGe-

ſees kannnux angewendetwerden,wenndie An-
ſchaffungs-oderHerſtellungsfkoſtenfür furzlebige
WirtſchaftägüterunddieAbſepungenfür Abnußung
in dexBuchführungauf einembeſonderenKonto
autsgewieſenwerden.

Z
=WurzlebigeWirtſchaftsgüter, Altanlagen
ÜberſteigendieWertefür kurzlebigeWirtſchaſts-

güter, die nah den Vorſchriftendes Einkfommen-
ſteuergeſezes1925 zum Zweekder Gewinnermitt-
lungin derSchlußbilanzfür dasWirtſchaftsjahr
1933 (1932/33)angeſebtſind oder anzuſezenge-
weſenwaren (Altanlagen),die Anſäßvein der ent-
fprechendenHandelsbilanz,ſo iſt die Abſevungfür
Abnukungnach$6 Jiffer 1Sab4 desGeſevesnur
in derHöhezuläſſig,in derſiein derKandelsbilanz
vorgenommenwird. Vondendanachverbleibenden
Beträgen iſ die Abſezung für Abnußungnach
MaßgabederNeſtnupungsdauervorzunebinen.Da-
bei darf jedo<der Anfaß in der entſprechenden
Handelsbilanznichtunterſchrittenwerden.

$10
BuchführendeLand- und Forſtwirte
Alis buhführendeLand-und Forſtwirtegelten

diejenigenLand- und Forſtwirte, die überdenBe-
triebderLand-undForſtwirtſchaftBüchernachder

1 C du zem:df . wuVerordnungüber landwirtſchaftliheBuchführung
vom5. Juli 1935(Neichsgeſeßbl.T S. 908, Reichs-
fteuerbl.1935S. 955)ordnungsmäßigführen.

Zu 89 des Geſetzes
£11

Abſetzung
für Abnußung odexSubſtanzverringerung
(1) Bei Gebäudenund ſonſtigenWirtſchafts-

gütern,die vor dem1.Januax 1925angeſchafft,
hergeſtelltoderunentgeltli<herworbenwordenſind
undnichtzueinemBetriebsvermögengehören,gilt
fürdieBemeſſungderAbſezungfürAbnußzungoder
Subſtanzverringerungals Anſchaffungs-oderHer-
ſtellungskoſtenderBetrag,denderSteuerpflichtige
für dieAnſchaffungam 1. Januar 1925hätteauf-
wendenmüſſen.
(2) Bei Gebäudenund ſonſtigenWirtſchafts-

gütern,die nah dem31.Dezember1924unentgelt-
lih erworbenwordenſindundnichtzueinemBe-
triebsvermögengehören,gilt für dieBemeſſungder
AbſezungfürAbnußungoderSubſtanzverringerung
als Anſchaffungs-oderHerſtellungskoſtenderBe-
trag,denderSteuerpflichtigefür dieAnſchaffung
imZeitpunktdesErwerbshätteaufwendenmüſſen.

&12
Pauſchbetrag für Werbungsfkfoften

Bei wiederkehrendenBezügenim Sinn des$22
Ziffer1 desGeſegesiſ als Werbungskoſtenmin-
deſtensein Pauſchbetragvon 200Neichsmarkab-
zuſeßen.Gleichesgilt bei Einnahmenaus Kapital-
vermögen,wennſiejährli<h1500Reichsmarfknicht
überſteigenund der SteuerpflichtigeandereEin-
künftenichtbezieht.$10Abſaßt4 findetentſprechende
Anwendung.

ZU $10 des Geſetzes

Hausgehilfinnen
(1) Als Hausgehilfinnenim Sinn des$10Ab-

ſau1 Ziffer1 desGeſeßesgeltenſolcheweiblichen
Arbeitnehmer,diehäuslicheArbeiteneinfacherArt
(Abſat2) gegenArbeitslohn(BarlohnoderSach-
bezüge)verrichtenundin diehäusliheGemeinſchaft
(Abſatz3) ihresArbeitgebersaufgenommenſind,Die
Tochterfannni<t Hausgehilfinim Haushaltder
Eltern,dieSchweſterniht Hausgehilfinim Haus-
haltdesBrudersſein.
(2) UnterhäuslichenArbeiteneinfacherArt ſind

alleDienſtezu verſtehen,die ihrer Art nah der
TätigkeiteinerArbeiterin,niht der einerAnge-
ſtelltenähnelnunddiegeeignetfind,einenHaushalt
in Gangzuhalten.Dazugehöreninsbeſonderedie
NeinigungundHeizungderWohnräume,dieBe-
reitungderMahlzeiten,dieperſönlicheBedienung
der Haushaltsmitgliederunddie Wartungder



Kinder, Ju denHausgehilfinnengehörenz.B,
Stubenmädchen,Köchinnen,Zofen,Kindermädchen
uſw.,wennſiein einemHaushaltbeſchäftigtwerden.
AlsHaushaltiſ nureineniht aufErwerbgerichtete
Lebensgemeinſchaftanzuſehen.Es machtkeinen
Unterſchied,ob der Haushaltaus einereinzelnen
Perſon oderaus mehrerenPerſonenbeſteht.Qu
denHausgehilfinnengehörenin derNegelauhHaus.
töchter,d.h. Arbeitnehmerinnen,diebeigehobener
perſönlicherStellungzur Verrichtunghäuslicher
ArbeiteneinfacherArt in einenHaushaltaufgenom
men werden,ferner hauswirtſchaftlicheLehrlinge,
diein einenHaushaltaufgenommenwerden,unddie
weiblichenJugendlichen,dieſi in derAusbildung
des„HauswirtſchaftlihenJahrs für Mädchen“be:
finden.Haustöchter,dienurfür furzeZeitzurAus-
bildungoderFortbildungin derHauswirtſchaftin
die häuslicheGemeinſchafteinesDritten aufgenom:
menwerden,ohnezudieſemin-einDienſtverhältnis
zu treten,fallen dagegenniht unter den Begriff
der Hausgehilfinnen.AuchErzieherinnen,Geſell-
ſchafterinnenundalle ſonſtigenweiblichenArbeit
nehmer,die für DienſtehöhererArt angenommen
findundeinemehrleitendeals ausführendeTätig
keitausüben,ſind feineHausgehilfinnen,ſondern
Hausangeſtellte,auf die$ 10Abſaß1 miffer1 des
Geſeesnichtanwendbariſt.

(3) Hausgehilfinnengeltenin der Negel nur
dannals in diehäuslicheGemeinſchaftihresArbeit-
gebersaufgenommen,wennſiebeidemArbeitgeber
wohnen,überwiegendbeiihmbeföſtigtwerdenund
in derbeiWohnungsgenoſſenüblichenWeiſeZutritt
zu denRäumenderWohnunghaben.Beſondere
Umſtände,z.B. Raummangelin der Wohnung
desArbeitgebers,bewirkenoft; daßzu häuslichen
ArbeitenangenommenePerſonenfür dieNachtin
ihreeigeneoderíndieWohnungihrerElternzurüc-
kehren.SolcheArbeitnehmerinnenſindals Haus-
gehilfinnenzu betrachten,wenn ſie im übrigen
durchſchnittliahtStundentäglichin derWohnung
desArbeitgebersbeſchäftigtſind,alſogrundſäßlic<
für feinenanderenArbeitgebertätigwerden.Auf-
wärterinnen,Waſchfrauenund ähnlicheweibliche
Arbeitnehmer,die lediglihfür cinzelneTageoder
Stundenangenommenwerden,ſinddagegenfeine
Hausgehilfinnen.

(4) Verrichteteinein diehäuslicheGemeinſchaft
ihresArbeitgebersaufgenommeneArbeitnehmerin
ſowohl häuslihe Arbeiteneinfaher Art als auch
DienſtehöhererArt oderwird ſienebenihrerhâus-
lichenArbeitauchindemBetriebihresArbeitgebers
beſchäftigt,ſo iſt ſieimmerdannalsHausgehilfin
zubetraten,wennſie überwiegendhäusliheAr-
beiteneinfawerArt verrichtet.Zimmermädchen,
Köchinnenund ähnlicheweiblicheArbeitnehmerin
Gaſthäuſern,Fremdenheimen,Pflegeanſtaltenuſw.ſink
feineHausgehilfinnen,ſondernGewerbegehilfinnen.

Reichsgeſegbl.1938I
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(5) Gehört eineHausgchilfinzur Haushaltung

mehrererSteuerpflichtiger,ſo iſt-ſienur beidem
jenigenSteuerpflichtigenzu berüſichtigen,derder
Krankenkaſſegegenüberbei der Entrichtung der
KaſſenbeiträgealsArbeitgeberderHauszgehilfingilt.

Zu $12 des Geſetzes
8 141

Abzugsfähigteit
ausländiſcher Einkommenſteuer

UnbeſchränktSteuerpflichtige,dieim Auslandzu
cinerderDeutſchenEinkommenſteuerentſprechenden
Steuerherangezogenwerden,könnendieausländiſche
Steuerin HöhedesnachweislichgezahltenBetrags
vom(GeſamtbetragderEinkünfteabziehen,ſoweit
dieſeSteueraufEinkünfteentfällt,diederDeutſchen
Einkommenſteuerunterliegen.Dies gilt nicht,ſowcii
dieausländiſcheSteueraufinländiſcheEinkünfteim
Sinn des219 desGeſekesentfällt.

Zu $14 des Geſetzes
&15

Gewinn aus der Veräußerung
eines land- und forſtwirtſchaftlihen Betriebs
Land-undForſtwirte,dieihrenBetriebodereinen

Teilbetriebvordein1,Januar1938veraußern,we
denwegendesbeiderVeräußerungerzielten($e
winnszurEinkommenſteuernuxherangezogen,

1. wennderBetrieboderderTeilbetriebnach
dem31.Dezember1924entgeltliherworben
iſt, oder

2. wennmit demBetrieboderdemTeilbetrieb
in anverhältniämäßiggroßemUmfangſlag
reifesHolz”oderanderezurFortführungdes
BetriebsnichterforderlicheWirtſchaftsgüter
veräußertwordenfind.

Zu $15 ($ 13)des Geſetzes
$ 16

Beſteuerung
des Gewinns aus der Veräußerung

von zwangsbewirtſ<haftetenGrundſtücken
Werdenvor dem1. Januar 1938Grundſtü>e

veräußert,die beiderGewinnermittlungfür die
erſtmaligeVeranlagungdesVeräußerersnah dem
Einkommenſteuergeſesvom 10.Auguſt 1925mit
einemAnfangswertanzuſekenwaren und bei der
VeranlagungzurVermögenſteuer1925na<denBe-
ſtimmungenfür zwangsbewirtſcafteteGrundſtücke
bewertetwordenſind,ſoiſtaufAntragdieSteuer,
dieauf denVeräußerungsgewinnentfällt,nah L 31
Abfat1desGeſeßesgeiondertzuberc<nen.

3s
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Zu 8 17des Geſetzes
- 817

Veräußerung weſentlicher Veteiligung
(1)Anteilean einerKapitalgeſellſchaft«mSinn

desY 17 desGeſeuesſind Aftien, Anteilean einer
Geſellſchaftmit beſchränkterHaftung,Kurxe,Genuß:
ſcheineoderöshnlicheBeteiligungenſowieAmvart-
ſchaſtenauf folcheBeteiligungen.
(2) Ais Gewinn aus der VeräußerungeinesAn-

teilsan einerKapiltalgeſellſchaftgilt auh derGe
winn, den der Geſellſchaſterbri Auflöſungder
Kapitalgefellſchaflexzielt.

gu 825 des Gejetyes
Steuererklärung

&1&
(1) UnbeſchxänttEinfommenſteuerpflichtigehaben

eineSteuererklärungüber das Eiutommenim ab
aclaufenenKalenderjahrabzugeben,

|. wenn ihr Einkommenden Betrag
S000Neihämarküberſtiegenhat, oder

2, wennthxEinkommenwenigerals8000Neichs-
mart, abermehrals 1000Neichsmarkbetra-
genhat und darin Eintünfte von mehrals
300Neichsmarlenthaltenſind,diewederdex
LohnſteuernochdexKapitalertragſteuerunter-
legenhaben,oder

3, ohneRückſichtaufdieHöhedesEinkommens,
wennes ganzoder teilweiſeaus Gewinn im
Sinn der LW1 und 5 desGeſetesbeſtanden
bat und derGewinn auf Grund einesBuch-
abſchluſſeëzuermittelniſtoderermitteltwird,
vder

1. wennfie vomFinanzamtzur Abgabeeiner
Struererflärungaufgefordertwerden.

(2)BeſchränktSteuerpflichtigeHabeneineSteuer-
erklärungüberdie imabgelaufenenKalenderjahrbe
zogenentnlandiſcbenEintünfteabzugeben,
1,wennihre geſamteninländiſchenEinkünfte
nachAbzugderEinkünfte,dieder Lohnſterter
oder der Kapitalertragſteuerunterliegen,
1000Reicbsamarküberſteigen,oder

2, ohneRuckſichtaufdieHöheihrerinländiſchen
Einkünfte,wenndieſeganzoderteilweiſeaus
GewinnimSinn derLW4 und5desGeſéües
beſtandenhabenundderGewinnaufGrund
einesBuchabſchluſſesermitteltiſt,oder

3, wennfie vomFinanzamtzur Abgabeciner
Srteouererflärungaufgefordertwerden.

Von

L 19
(1) Der Ehemannhat in ſeinerSteuererklärung

au dieEinkünfteſeinerEhefrauanzugeben,dienac
Y26desGeſypesbeiderZufammenveraulagungder
EhegattenmitſeinenEinkünſtenzuſammenzurechnen
ſind.

(2)Der Haushaltsvorſtandhatin ſeinerSteuer-
crtlärungau dieEinkünftederKinderanzugeben,
dienach$27desGeſeßesbeiderQuſammenveran-
lagungmit ſeinenEinkünftenzuſammenzurechnen
find.

8 20
SoweitEinkünfteeinheitlichfeſtzuſtellenſind,ſind

diezur GeſchäftsführungoderVertretungderGe-
ſellſchaftoderGemeinſchaftbefugtenVerſonenzur
AbgabeeinerErklärungüberdieEinkünftederBe-
leiligtenverpflichtet,

8 Al
(1)DieErklärungenna L$19bis21ſindunter

VerwendungderamtlichenVordruckeabzugeben.
(2)Steuerpflichtige,diena denVorſchriftendes

Handelsgeſeßbuchsoderauf Grundanderergeſet-
licherVorſchriftenBücherführenundregelmäßig
Abſchlüſſemachen,habenderSteuererklärungeine
Abſchriſt der unverkürztenVermögensüberſicht
(Bilanz),derVerluſt-undGewinnüberſicht,undwenn
ein Jahresberiht(Geſchäftsbericht)vorliegt,auh
dieſenbeizufügen.

Zu den 88 26,27 und 32 des Geſetzes
Haushaltsbeſteuerung

8 22
(1)ZumHaushaltdesSteuerpflichtigengehören

minderjährigeKinderdann,wennſiebeieinheitlicher
WirtſchaftsführungunterLeitungdesSteuerpflich-
tigendeſſenWohnungteilenoderſi<mit ſeinerEin-
willigungaußerhalbſeinerWohnungniht zu Er-
werbszwe>en,ſondernzuZweend:rErziehungoder
Ausbildungim Jn- oderAuslandaufhalten.Dieſe
Vorausſeßungiſt z.B. exfülltbeiminderjährigen
AngehörigendesNeichsarbeitsdienſtesbiszumaußer-
planmäßigenTruppführereinſchließlichundbeiWehr-
niahtsangehörigenbis zumGefreiten(beiFahnen-
¡unkernbis zumOberfähnrich)einſchließlich.Leben
dieEhegattèndauerndgetrennt,fo ſtehtdicKinder-
exmäßigungdemjenigenEhegattenzu,zudeſſenHaus-
haltdieKindergehören.Jn dieſemFall könnendie
AufwendungendesanderenEhegattenfür dieEr-
ziehungund den Unterhaltder minderjährigen
KindernuraufGrunddes$33desGeſetzesberück-
ſichtigtwerden.
(2)VolljährigeKinderwerdennurdannaufKoſten

desSteuerpflichtigenausgebilſdet($32Differ2Saß2
desGeſees),wennderSteuerpflichtigedieKoſten
derBerufsausbildungeinſchließli<derKoſtendeë
UnterhaltsganzoderÜberwiegendträgt.AlsBerufs-
ausbildunggiltau<dieAusbildungin derHaus-
wirtſchaftgegenLehr-oderSchulgeld,dieQugehörig-
keitzumReichsarbeitsdienſ|(bis zumaußerplan-
mäßigenTruppführereinſchließlich)und die Qu-



gehörigkeitzurWehrmacht(beiFahnenjunkernbis
zumOberfähnricheinſchließlichundbeianderenWehxr-
machtsangehörigenbiszumGefreiteneinſließli<).
« 823
Die Kinderermäßigungnah $32 Ziffer2 des

Geſeeswird demSteuerpflihtigenauh dannge-
währt,wennerdemHaushalteinesanderenSteuer-
pflichtigenangehört.DemanderenSteuerpflichtigen
ſtehtKinderermäßigunginſoweitniht zu. Die
Kinderwerdennurmit ihrenElternzuſammenver-
anlagt.

8 24
Iſt ein Kind, für das Kinderermäßigungnach

$32 Ziffer2 desGeſebeszugewährenſeinwürde,
verheiratet,ſo wird esmit ſeinemEhegattenzu-
ſammenveranlagt,wenndieVorausſebungendes
$26desGeſebesvorliegen,Kinderermäßigungnach
&32 Differ2 desGeſeßeswird in ſolchenFällen
niht gewährt.$ 27 desGeſetzesfindetkeineAn-
wendung.

Zu $32 des Geſetzes
8 25

Abrundung
Vor derEinorduungin dieStufenderEinkommen-

ſteuertabelleiſt dasEiukommenaufdennächſtendurch
50teilbarenReichsmarkbetragnachuutenabzurunden.

$ 206
Nachſteuer

bei ſtenerlih begünſtigtenNücklagen
(1)ÜberſteigenbeidemSteuerpſlichtigenoder

ſeinemNechtsnahfolgerdie Entnahmenaus dem
Betriebdieim WirtſchaftsjahrerzieltenEinkünfte
ausGewerbebetrieboderausLand-undForſtwirt-
ſchaft,ſo iſt derUnterſchiedsbetragvondennah
$ 58a des Einkommenſteuergeſeßes1925 in der
Faſſungder Notverordnungvom 5. Juni 1931
(Reichsgeſeßbl.TS.279,311)odernah$36Abſah1
derErſtenVerordnungzurDurchführungdesEin-
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kommenſteuergeſeßesvom6.Februar1935(Reichs
geſebbl.TS. 153)ſteuerlihbegünſtigtenNücklagen
abzuziehenundmit5vomHundertnachzuverſteuern.
(2)Als EntnahmeimSinn desAbſazes1 gilt

auchdieVeräußerungdesBetriebs,dieVeräußerung
vonAnteilenamBetriebsvermögenunddieAufgabe
desBetriebs. Den EntnahmenſtehenDarlehen
gleich,diedemUnternehmer(Mitunternehmer)oder
ſeinenAngehörigenaus Mitteln desBetriebsge
währt werden.
(3)SoweiteineſteuerlihbegünſtigteNücklageam

SchlußdesWirtſchaftsjahrs1940(1939/40)uoch
beſteht,iſtſiebeiderVeranlagungfürdasKalender
jahr1940mit5vomHundertnachzuverſteuern.

Zu 833 des Geſetzes
&57

AußergewöhnlicheBelaſtungen
(1)AußergewöhnlicheBelaſtungenim Sinn des

$33desGeſeßesliegenvor,wenneinemSteuerpflich
tigengrößereAufwendungenalsdexüberwiegenden
MehrzahlderSteuerpflichtigengleicherEinfommens
undVermögensverhältniſſeund gleichenFamilien-
ſtandsentſtehenunddieAufwendungenniht zuden
Betriebsausgaben,WerbungskoſtenoderSonderaua
gabengehören.
Beiſpiele:

1. AußergewöhnlicheAusgaben,die durchden Unterhalt
vonKindernodervonbedürftigenſonſtigenAngehörigen
($10StAupG)desSteuerpflichtigeuoderſeinerEhefrau
erwachſen,auh wenn die Kinder oderſonſtigenAnge.
hörigennichtzumHaushaltdesSteuerpflichtigenzählen;

2. Ausgaben,diedur Krankheit,Todesfall,Unglücksfall
oderſonſtigebeſondereUmſtändeerwachſen.

(2)EineweſentlicheBeeinträchtigungderſreuer
lichenLeiſtungsfähigkeitkommterſtinBetracht,wen!
die außergewöhnlicheBelaſtung in vom Hundert
desEinkommensbeträgt(Sonderbelaſtungsmindeſt
grenze):

bei bei bei beibeiEinkommen Steuerpflichtigen| Steuerpflichtigen| SteuerpflichtigenSteuerpflichtigen
von ohne mit mit mit

Kinder 1oder2Kindera| 3 oder4Kindern| ZodermehrKindecn
RA pv.H. v,H, yv,S, v,H,

höchſtens5000... 19 8 6 1
mebrals 5000bis 10000... 12 10 & 6

10000 » 15000... 15 12 10 8
15000 » 25000... 20 15 12 10
25000 » 50000... 25 18 14 12

über50000... 33!/. 24 18 15

Hierbeiſind niht nur dieKindermitzuzählen,für dieKinderermäßigunggewährtwird ($ 32 Ziffer2
EStG),ſondernauchandere,insbeſonderevolljährigeKinder,wennſievomSteuerpflichtigenganzoder

Iuden
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Zu 834 des Geſetzes

8 28
Außerordentlihe Walduukung

Bei ausſegendenforſtwirtſchaftlichenBetrieben,
bei denendie forſtwirtſchaftlihgenußteFläche
150ha niht überſteigtundordnungsmäßigeBuch-
führung niht vorhandeniſt, werdenauf Antrag
zurAbgeltungallerBetrxiebéausgaben,diebeiaußer
ordentlicherWaldnußungentſtehen,40vomHundert
derBetriebseinnahmenabgezogen,wenneinBeſtands-
vergleichfür dasſtehendeHolzniht vorgenommen
wird,

Zu $35 des Geſetzes
&29

Vorauszahlungen der Land: und Forſtwirte
(1) Steuerpflichtige,derenEinkünfteüberwiegend

aus Land:undForſtwirtſchaftherrühren,habenam
10.März und10,Juni Vorauszahlungenin Höhe
einesViertelsundam 10.DezembereineVoraus-
zahlungin HöhederHälftederzulebßtveranlagten
Einkommenſteuerzu entrichten. Steuerpflichtige,
derenEinkünfteüberwiegendaus Forſtwirtſchaft
herrühren,habendagegendieVoranszahlungenan
den im $35 Abſaß1 des Geſezesbeſtimmten
Fälligkeirätagenin Höheje cinesViertels derzulebt
veranlagtenEinkommenſteuerzuentrichten.
(2)Für BetriebedesGartenbaus(inbeſondere

desObſt-undGemüſebaus)undderWeidewirtſchaft
lounendieOberfinanzpräſidentendieFälligkeitstage
für dieVorauszahlungenund dieVerteilungder
Vorauszahlungenauf dieeinzelnenFälligkeitstage
abiveichendvonAbfaß1 Sab 1 beſtimmen.

Verlin, 6. Februar 1938

8 30
Abrundungund Kleinbetrag
bei Vorauszahlungen

(1)DexJahresbetragderEinkommenſteuervoraus-
zahlungeniſ auf einendurchvier teilbarenvollen
Neichsmarkbetragnahuntenabzurunden.
(2)Vorauszahlungenwerdennur erhoben,wenn

ſievierteljährlichmindeſtens3Reichsmarkbetragen.
Zu8 49des Geſetzes

è 31
Befreiung beſchränkt Steuerpflichtigex

in abgetrennten Gebieten
BeſchränktSteuerpflichtige,die Einkünfteaus

inländiſchenöffentlichenKaſſeneinſchließli<hder
KaſſenderDeutſchenReichsbahnundderNeichsbank
mit Nückſihtauf eingegenwärtigesoderfrüheres
Dienſtverhältnisbeziehenunddieſeitdem1.April
1921ihrenWohnſißodergewöhnlichenAufenthalt
in einemaufGrunddesVerſaillerVertragsvom
DeutſchenNeichabgetrenntenGebiethaben,werden
mitdieſenEinkünftenvonderEinkommenſteuerfrei-
geſtellt,ſolangeundſoweitdieſeEinkünftein dem
Gebiet,in demdiebeſhränktSteuerpflichtigenihren
WohnſißodergewöhnlichenAufenthalthaben,einer
entſprechendenSteuerunterliegen.SoweitinStaats-
verträgenetwasanderesbeſtimmtiſt oderdieDoppel-
beſteuerungauf andereWeiſebeſeitigtiſt, hat es
dabeiſeinBewenden.

gd32
Jnkrafttreten

Dieſe Verordnunggilt erſtmaligfür die Ver-
anlagungzur Einkommenſteuerfür dasKalender-
jahr 1937, Mit dieſerWirkungtritt ſie an die
Stelleder ErſtenVerordnungzur Durchführung
desEinkommenſteuergeſevesvom6.Februar1935
(Reichsgeſeßbl.T S. 153).

Der Reichsminiſter der Finanzen
In Vertretung
Neinhardt
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Sg T1bis 6
@

D. SonſtigePflichtendesArbeitgebers

Anlagen

"df 50 bis 55A

“47;A

verordnet:

I. Arbeitnehmer,Arbeitgeber,Arbeitslohn
($$1bis6)Arbeitnehmer,Arbeitgeber

iF1 Abſaz1,$2 Abſag3
Ablaze293StAG) g1

(1) Arbeitnehmer,die im Jnland einenWohnſiß
oderihrengewöhnlichenAufenthalthabenoderdie
wiePerſonenbehandeltwerden,dieihrengewöhn-
lichenAufenthaltim Jnland haben($38), ſind
unbeſhränktlohnſteuerpflichtig.Die beſchränkte
Lohnſteuerpflichtrichtetſichna< $ 39 Abſayß1
Ziffer2, $40.
(2)Arbeitnehmerſind Verſonen,die in öffent-

lichemoderprivatemDienſtangeſtelltoderbeſchäftigtſindoderwaxenunddieausdieſemDienſtverhältnis
oderfrüherenDienſtverhältnisArbeitslohnbeziehen.
ArbeitnehmerſindauhdieRechtsnachfolgerdieſer

Reichsgeſetbt.1938I

Verſonen,ſoweitſieArbeitslohnausdemfrüheren
DienſtverhältnisihresRechtêvorgängersbeziehen.
(3)Ein Dienſtverhältnis(Abſag2) liegt vor,

wennderAngeſtellte(Beſchäftigte)demArbeitgeber
(öffentliheKörperſchaft,Unternehmer,Haushalts-
vorſtand)ſeineArbeitsfraft ſchuldet. Dies iſ der
Fall, wenndie tätigePerſon in derBetätigung
ihresgeſchäftlihenWillensunterderLeitungdes
ArbeitgebersſtehtoderimgeſchäftlichenOrganismus
desArbeitgebersdeſſenWeiſungenzu folgenver-
pflichtetift.
(4)Arbeitnehmeriſ nit, werLieferungenund

ſonſtigeLeiſtungeninnerhalbdervon ihmſelbſtändig
ausgeübtengewerblichenoderberuflichenTätigkeit
im Jnland gegenEntgeltausführt,ſoweitesſich
umdieEntgeltefür dieſeLieferungenundſonſtige
Leiſtungenhandelt(umſaßſteuerpflihtigeEntgelte).

39
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Arbeitslohn
($2 Abſfay3 Ziffer1,

Reichsgeſeßblatt,Jahrgang1938,Teil T

83 Sachbezüge
($8 ESt8)

(1)Arbeitslohnſind alleEinnahmen,diedem
Arbeitnehmeraus dem Dienſtverhältnisoder
früherenDienſtverhältniszufließen,Einnahmen
ſindalleGüter,die inGeld oderGaldeswertbeſtehen.
Es iſt gleichgültig,ob es ſih um cinmaligeoder
[laufendeEinnahmenhandelt,obeinNechtsaunſpruch
auf ſie beſtehtundunterwelcherBezeichnungoder
orm ſiegewährtwerden.
(2)ZumArbeitslohngehören:
1. Gehälter,Löhne,Proviſionen,Gratifikationen,
TaitiemenundandereBezügeundVorteile
auscinemDienſtverhältnis;
Wartegelder,Ruhegelder,Witwen-undWaiſen-
gelderundandereBezügeundVorteilefür
einefrühereDienſileiſtung,gleichgültig,obſie
demzunächſtBezugsberechtigtenoderſeinem
Rechtsnachfolgerzufließen.Bezüge,dieganz
vderteilweiſeauffrüherenBeitragsleiſtungen
des Bezugsberechtigtenoder ſeines Rechts-
vorgängersberuhen,gehörennichtzumArbeits-
lohn. :

te

(3)Jum Arbeitslohngehörenauch:
Ï, unbeſchadetderVorſchriftdes$6Ziffern6,7
Entſchädigungen,die demArbeitnehmeroder
ſeinemNechtsanachfolgerals Exſfay für ent
gangenenvderentgebendenArbeitslohnoder
für dieAufgabeoderNichtausübungeiner
Tätigkeitgewährtwerden;

2. beſondereZuwendungen,dieauf Grunddes
DienſtverhältuiſſesoderdesfrüherenDienſt-
verhältniſſesgewährtwerden,z,B. Kranken
geldzuſchüſſevderVerſicherungsbeiträge,die
einArbeitgeberfür ſeineArbeitnehmexolme
geſeulicheVerpflichtungleiſtet;

©.beſondereEntlobnungenfür Dienſte,dieüber
die regelmäßigeArbeitszeit hinaus geleiſtet
werden,z.B. Entlobuungenfür Überſtunden,
Überſchichten,Sonntagaäarbeit;

4. Lobnzuſchläge,diewegenderBeſonderheitder
Arbeitgewährtwerden(Gefahren-,Schmuß-
zulagenuſw.);
Entſchädigungenfür NebenämterundNeben:
beſchäftigungenim Nahmen eines Dienſt-
verhältniſſes.

(4)Will derArbeitgeberdieaufdenArbeitslohn
entfallendeLohnſteuerſelbſttragen,ſohaterfür die
BerechnungderLohnſteuerdemArbeitslohn(Ab-
ſäße1 bis 3) diedaraufentfallendeLohnſteuerein-
malhinzuzure<nen.ErſtdienachdemGeſamtbetrag
bere<neteLohnſteuerhatderArbeitgeberabzuführen.
Veiſpietl:

Ein kinderlos verheirateter Angeſtellter mit einem
Monatslobnvon300.F#.4@erhält400 2,2 Abſchluß-
tantiemeausgezablt.Der Arbeitgeberwill diedaranf
entfallendeLohnſteuerfelbſt tragen. Die Lohuſteueriſ
wie folgt zu berechuen:
10v.H. von400 ,.%.4 ($35)= 40.2.4 ſind dem
ausgezahltenBetragvon 4002.4 hinzuzurechnen.
Die abzuführendeLohnſteuerbeträgt 10vomHundert
von4409.47,= 442,4.

Tl

(1) Zu denGütern,diein Geldeswertbeſtehen,
gehörtinsbeſonderederBezugvonfreierKleidung,
freïíerWohnung,Heizung,Beleuchtung,Koſt, De-
putatenundſonſtigenSachbezügen,dieauseinem
Dienſtverhältnisgewährtwerden.Für dieBewer-
tungderSachbezügeſinddieüblichenMittelpreiſe
desVerbrauchsortsmaßgebend.
(2)DerOberfinanzpräſidenthatnahnähererAn

ordnungdesNeichsminiſtersderFinanzenfür ſeinen
Bezirknah Fühlungnahmemit denbenachbarten
OberfinanzpräſidentendenWert der Sachbezüge
unterBerückſichtigungbeſondererörtlicherVerhält
niſſe feſtzuſeßenund bekanntzugeben.Der Ober
finauzpräſidentkanndas Finanzamtmit derFeſt
fegungbeauftragen.Sind in einerTarifordnung
oder1mArbeitsvertragbeſondereWertefür die
höherſind, au< für dieLohnſteueraller Arbeit-
nehmer,dieunterdieTarifordnungoderdenAr
beitsvertragfallen.Die vomOberfinanzpräſidenten
(Finanzamt)feſtgeſeztenWerteſindneufeſtzuſeben,
wennſiedenVerhältniſſenniht mehrentſprechen.

4 koſten,durchlaufende h8 Ziffer13,$ 19Abſay2 EStG)
Qum\teuerpflihtigenArbeits8lohngehörennicht:
1, die aus öffentlichenKaſſenfür öffentliche
DienſtegewährtenAufwandsentſchädigungen
undNeiſekoſten.Qu denAufwandsentſhädi-
gungenderim öffentlichenDienſtangeſtellten
Perſonengehörtau<derausdrü>li<hzurBe-
ſtreitungdesDienſtaufwandsbeſtimmteTeil
desGehaltsodereinerZulage.Jm öffent-
lichenDienſt im Sinn dieſerVorſchriften
ſindPexſonenangeſtellt,diefih aus\chließlich
oder überwiegendmit öffentlich-re<tlihen
(hoheitlichen)Aufgabenbefaſſen.Qu den
öffentlih-rechtlichenAufgabengehörenauhdie
Aufgabender öffentlich-rehtlichenNeligions-
geſellſhaften.Eine Aufwandsentſchädigung
liegtinſoweitnichtvor, als demEmpfänger
einAufwandoffenbarniht in derHöheder
gewährtenEntſchädigungerwächſt.Entſchädi:
gungen,diefür VerdienſtausfallundJeitver-
luſtgezahltwerden,ſindſteuerpflichtigerAr-
beit8[ohn;

. dieBeträge,diedenimprivatenDienſtange-
*ſtelltenPerſonenfür Reiſekoſten(Tagegelder
undFahrtausklagen)gezahltwerden,ſoweitſie
die tatſächlichenAufwendungen(na<Abzug
derdur dieAbweſenheitdesArbeitnehmers
gemachtenHaushaltserſparniſſe)niht über-
ſteigen.Dieſe Vorausſeßungif bei allen
Reiſekoſtenentſ<hädigungenerfüllt, die die
vollenSäge der vergleichbarenBeamien!).
niht überſteigen,WerdendieſeSäßeüber-
ſtiegen,ſofinddietatſächlichenAufwendungen
demFinanzamtglaubhaftzumachen.Die

1)GeſesüberNeiſekoſtenvergütungderBeamtenvom15.De-zemberIa (ihägsgeſehbl.19331 S.1067;19361S.179;
9371 S. 57)

TD



glaubhaftgemachtentatſächlichenAufwendun-
genſindzurBerückſichtigungderHaushalts-
exſparniſſebeiLedigenum40vomHundert,
beianderenArbeitnehmernum20vomHun-
dertdesTagegeldſaßeseinesvergleichbaren
Beamtenzu kürzen. Die Kürzung braucht
nichtunterdenBetragdurchgeführtzuwer-
den,derdenvollenSäßeneincsvergleichbaren
Beamtenentſpricht.Zahlt der Arbeitgeber
als Neiſekoſtenentſchädigungkeinenhöheren
als denſichhierna<ergebendenBetrag,\o
gehörtdieReiſekoſtenentſchädigungnichtzum
ſteuerpflihtigenArbeitslohn.ZahltderAr-
beitgeberals Neiſekoſtenentſhädigungeinen
höherenBetrag,ſo gehörtderüberſteigendeÀ
BetragzumſeuerpflihtigenArbeitslohu;

Verſorgungna< den Vorſchriftendes
Reichsverſorgungsgeſebßcsfeſtſeßt,gewährt
werden,vorausgeſeßt,daßesſih niht um
Bezügehandelt,dienur auf Grundder
Dienſtzeitgewährtwerden.Als Verſor-
gung nah dem Reichsverſorgungsgeſcb
gilt dieVerſorgungnah demGeſetzüber
die vorläufigeNeichsarbeitsdienſtverſor
gung,nachdemGeſe überdieVerſorgung
derKämpſerfür dienationaleErhebung,
demKriegsperſonenſchädengeſeß,demAlt-
rentnergeſeß,demWehrmachtverſorgungs
geſeß,denfrüherenMilitärverſorgungs
gefeßen,demReichsgeſeküberdieSchub
polizeiderLänderunddemNeichsgeſeß
über die Verſorgungder Polizeibeamten

3. dieBeträge,diederArbeitnehmervomAr- beimReichswaſſerſchuß,wenndieVerx-
beitgebererhält,um ſie füx ihn auszugeben [01guengwegencinerBeſchädigungFLIOIYE:
(durchlaufendeGelder),unddieBeträge,durch DieDerſorgungsgebührniſſenach$8 Ab
dieAuslagendesArbeitnehmersfür denAr- jägen=,3, $9 desAltrentnergeſetßzesſind
beitgeberrrſektwerden(Auslagenerſat). hiernachſteuerpflichtig;

hb)Verſtümmelungszulagennah ArtikelIVZubilüumsgeſchenke - desFünftenGeſeßeszurAbänderungdes(213AO) $5 Reichsverſorgungsgeſeßesund anderer
Verſorgungsgeſeßevom21,Dezember1027
(Reichsgeſebbl.TS.487) ſowieJZuwen-
dungenan Stellegeſeblichnichtzuſtehen-
derVerſtümmelungszulagen!);

(1) Zum fteuerpflichtigenArbeitslohngehören
ferner ni<t Jubiläumägeſchenkean Arbeitnehmer,
wennſie:
1, anläßlih einesArbeitneymerjubiläumsgc-

to

gebenwerdenunddieHöhevon
a) ſe<s Monatsbezügen,höcſtens aber

3000Reichämarknichtüberſteigenund
deshalbgegebenwerden,weilderArbeit:
nehmexununterbrochen25Jahre beidem
Arbeitgeberbeſchäftigtwar,

þ) neun Monatsbezügen,höchſtensaber
4500Reichsmarkniht überſteigenund
deshalbgegebenwerden,weildexArbeit-
nehmerununterbrochen40Jahre beideim
Arbeitgeberbeſchäftigtwar,

€) einem Jahresgehalt, höchſtensaber
6000Reichsmarkniht überſteigenund
deshalbgegebenwerden,weilderArbeit-
nehmerununterbrohen50Jahre beidem
Arbeitgeberbeſchäftigtwar;

anläßliheinesFirmenjubiläumsgegebenwer-
den, beidem einzelnenArbeitnehmereinen
Monatslohnniht überſteigenunddeshalbge-
geben1verden,weil dieFirma 25, 50 odex
einſonſtigesMehrfachesvon 25Jahren be-
ſtandenhat.

c) ZuſchlägezumWitwen-undWaiſengeld
nachArtikelV desFünftenGeſeeszur
AbänderungdesNeichsverſorgungsgeſetes
und andererVerſorgungsgeſeßevom
21.Dezember1927(Neichägeſeßbl.1S.187);

à) Zuſchüſſe), diean StellevonVerſtüm-
melungs-,Kriegs-, Luftdienſt-,Tropen-
undähnlichenQulagennachdenMilitär-
venſionsgeſezen,Militärverſorgungsgc-
ſeßenunddemKolonialbeamtengeſeßoder
an Stelle ciner Verſcrgung na< dem
Unfallfürſorgegeſekgewährtwerden,c-
wieVauſchbeträge*) für Tropenleiden;

D-) Zioilverſorgungsentſchädigungen?),dieim
WegdesHärteausgleichsehemaligenKa-
vitulantenlaufendgewährtwerden;

f) dieeinmaligeÜbergangsbeihilfe,diecin:
maligeUmzugsentſchädigungnah $815,
16,54,55,80 ſowiedieZulagenzuden
Übergangsgebührniſſennah$$8, 9 des
Wehrmachtverſorgungsgeſebesia derFaſ-
ſung vom 19.September1925 (Neichs
geſebbl.TS. 349)unddieentſpre<endenR i î i Y Y i - “e TY ,(2) Liegennichtalle im Abſatz1 genannienVox Bezüge {ür éntlafſeneAngehörigede

ausſeßungenvor,fo iſtderganzeBetraglohnſteuer-
vflichtig. SchuBpolizei;

20d MeuerfeiUiinähinéit : 2. beiallenAngehörigenderWehrmacht,der
nLO 0GLEULIA 36 44-Verfügungstruppe,deruniformiertenVoll:

(Feu ſteuerpflichtigenArbeitslohngehörenferner zugspolizeidesReichsundderGemeinden,
m<t: _

1)HandbuchderReichéverſorgungS. 591.
2 Handbuch)berReichsverſorgungS. 592,878.
3)HandbuchderReichécerforgungS. 420.

1, a) dieVerſorgungögebührniſſe,dienahdem
Reichsverſorgungsgeſchodernah einem
anderenVerſorgungsgeſeß,ſoweiteseinc
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derMotorſportſchulendesNSKK und bei
allenAngehörigendes Reichsarbeitsdienſtes
(einſchließli<des Arbeitsdienſtesfür die
weiblicheJugend):
a) derWertderihnenausDienſtbeſtänden
überlaſſenenDienſtkleidung,inderKriegs-
marineauh dasKlcidergeld,

þ) Einkleidungsbeihilfenund Abnugzungs-
entſhädigungenfür die Dienſtkleidung,
ſoweit ſie denzum Tragen oderBereit-
halten von DienſtfleidungVerpflichteten
gewährtwerden,

€) Verpflegungs,und Beköſtigungszuſchüſſe,
dl)derGeldwertder freienärztlichenBe-
handlung,derfreienKranfkenhauspflege,
desfreienGebrauc<avonKur- undHeil-
mittelnundderfreienärztlichenBehand-
lungerkrankterEhefrauenundunterbalts-
bere<tigterKinder,

e) das Dienſteinkommenvonmobil verwen-
detenAngehörigenderWehrmacht,

AngehörigederWehrmachtſinddieSoldaten
und Wehrmachtbeamten;

dieVar undSachbezüge,die
a)WehrpflichtigewegenErfüllungderaktiven
DienſtpflichtoderderAbleiſtungvonÜbun:
gen (888, 20 desWehrgeſeßes)von der
Wehrmachterhalten,

h) ArbeitsödienſtpflichtigewegenErfüllungder
Arbeitsdienſtpflicht(f 3desReichsarbeits-
dienſtgeſekes)vomNeichsarbeitsdienſtex
halten,

c) ArbeitsmaidenundKameradſchaftsäſteſte
imArbeitsdienſtfür dieweiblicheJugend
erhalten;

geſeß;

undEhrenzeichenverbundenſind,ſowieFront
zulagenaufGrunddesArtikels1undZuſat-
rentenaufGrunddesArtikels4 desGeſekes
überÄnderungenaufdemGebietederNeichs-
verſorgungvom3.Juli 1934(Neichsgeſeßbl.L
S. 941);
EntſchädigungenwegenEntlaſſungauseinem
Dienſtverhältnisauf GrunddesGeſekeszur
OrduungdernationalenArbeit?)unddesGe-
ſeveszurOrdnungderArbeitin öffentlichen
VerwaltungenundBetrieben*),au wennſie
nichtgerichtlichfeſtgeſeßtſind,vorausgeſekßt,
dasſiedieimY98desGeſebeszurOrdnung
dernationalenArbeitbezeichneteGrenzenicht
überſteigen,ſowieAbfindungen,die an ver:

heirateteweibliheBeamteund Lehrerdes
Reichs,derLänderundGemeinden(Gemeinde
verbände)beiihrerEntlaſſunggewährtwerden;

ſicherung,derBeamtenpenſionsgeſeßeundder
Militärverſorgung;
dieverſicherungsmäßigeArbeitsloſenunterſtüt-
zung,Kriſenuaterſtübungund Kurzarbeiter-
unterſtükung;
BezügeausöffentlichenMittelnodexausMit-
telneineröffentlihenStiftung, diewegen
HilfsbedürftigkeitoderdiealsBeihilfezudem
Zweckbewilligtwerden,die Erziehungoder
Ausbildung,dieWiſſenſchaftoderKunſtun-
mittelbarzufördern,Darunterfallenjedoch
uichtKinderzuſchlägeundKinderbeihilfen,die
aufGrundderBeſoldungsgeſeße,beſonderer
Tarife oderſonſtigerVorſchriftengewährt
werden;
beiAuslandsbeamten,ihrenEhefrauen,dienicht
dauerndvon demEhemanngetrenntleben,
undihrenminderjährigenzumHaushaltge-
hörigenKindern,dieEinkünfte,die in dem
Staat derBeſteuerungunterliegen,in deſſen
GebietdieAuslandsbeamtenihrenDienſtort
haben,Dies gilt niht für die inländiſchen
Einkünfteim Sinn des$49 EStG;
Heiratsbeihilfen,die an Arbeitnehmerinnen
beimAusſcheidenaus demDienſtverhältnis
gezahltwerden,wennfolgendeVorausſebun-
genvorliegen:
a) derArbeitgeberdarfdieHeiratsbeihilfeder
ArbeitnehmerinfrüheſtenseinenMonat
vor demAusſcheidenausdemDienſtver-
hältniszahlen,

h) dieArbeitnehmerinmußdemArbeitgeber
ihre bevorſtehendeVerheiratungdur
ÜbergabeeinerſtandesamtlichenBeſcheini-
gungüberdasAufgebotglaubhaftmachen,

ec)derArbeitgeberhat,wennerHeiratsbei-
hilfegewährt,diesdemFinanzamtmit-
zuteilen.Er hatNamenundWohnungder
ausſceidendenArbeitnehmerinundihres
zukünftigenEhemannsunddenBetragder
gezahltenHeiratsbeihilfeanzugeben,

600Reichsmarknichtüberſteigen,
e) dieHeiratsbeihilfedarf niht an Arbeit-
nehmerinnengezahltwerden,dieAuden!)
ſind.

Die Steuerbefreiungfällt nahträgli<weg,
wenndieEheniht innerhalbeinesMonats
na<demAusſcheidenausdemDienſtverhält-
unisgeſchloſſenwird. DieſeFriſt kannvom
FinanzamtaufAntragangemeſſenverlängert
werden.WenndieSteuerbefreiungwegfällt,
mußdieLohnſteuernachgezahltwerden.Wenn

vizifada:

SittearMORIED



die Arbeitnehmerinwiederim Betriebdes
früherenArbeitgeberstätigiſ, hatdieſerdie
nachzuzahlendeLohnſteuerbei der nächſten
Lohnzahlungeinzubehalten;andernfallshat
dieArbeitnehmerinſelbſtdieLohnſteuerinner-
halbeinesMonatsunmittelbarandasFinanz-
amtabzuführen;

12.einmaligeGeburtsbeihilfen,wennderArbeits-
lohn des Arbeitnehmersin demder Geburt
desKindesvorausgehendenLohnzahlungszeit-
raum520Reichämarkmonatlich(120Reichs-
markwöchentlich)unddieBeihilfedenBetrag
von 520Reichômarkniht überſteigt.An
Stelle der einmaligenGeburtsbeihilfenge-
währtelaufendeGeburtsbeihilfenan Arbeit-
nehmerinnenmitcinemArbeitslohnvonhöch-
ſtens520Reichsmarkmonatli<(120Reichs-
narf wöchentlich)gehörenwährendderlebten
ſehsWochenvorunddererſtendreiWochen
nachderGeburtdesKindesnichtzumſteuer-
pflichtigenArbeitslohn,wennſie denBetrag
von 60Reichsmarkwöchentli<h(10Reichs-
marttägli) nihtüberſteigen.DieSteuer-
befreiung(Säbe1 und2) gilt nichtfür Ge-
buxrtsbeihilfenaus Anlaß der Geburtvon
Kindern,dieJuden!)ſind.

IL. Ausſchreibungder Steuerkarten
($$7 bis 16)

„$7
(1) Die Gemeindebehördehat, ſoweitim nadh-

ſtehendennichtsanderesbeſtimmtiſt, auf Grund
desErgebniſſesderVerſonenſtandsaufnahmegleich-
zeitigmit derAnlegungdexUrliſte(Uxfartei)un-
entgeltli<hSteuerktartenmitWirkungfür dasfol-
gendeKalenderjahrfür ſämtlicheArbeitnehmeraus-
zuſchreiben,die im ZeitpunftderPerſfonenſtands-
aufnahmein ihremBezirkcinenWohnſißoder
ihrengewöhnlichenAufenthalthaben,gleichgültig,
obſiean dieſemZeitpunktin einemDienſtverhält-
nis ſtehenodernicht.
(2)Die GemeindebehördehatferneraufAntrag

Steuerkartenauszuſchreiben:
a) für alleArbeitnehmer,diein dieUrliſte(Ur-
fartei)aufzunehmenwaren,ohneRückſicht
darauf,obſietatſächlichaufgenommenwor-
denfind,

þ) fürdieArbeitnehmer,diein demGeimeinde-
bezirfeinenWohnſißoderihrengewöhnlichen
Aufenthalthaben,es ſeidenn,daßnahBuch-
ſtabea eineandereGemeindebehördezuſtän-
digiſt.

(8)SoweitArbeitaehmereinenmehrfachenWohn-
fiß haben,iſt
a) beiverheiratetenArbeitnehmerneineSteuer-
farteregelmäßigvon‘derGemeindebehörde
desOrtsauszuſhreiben,andemihreFamilie
ſichbefindet,

1)SieheFußnotezu$8.
Reichsgeſegbl.1938]
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b) bei unverheiratetenArbeitnehmerncinc
Steuerkarteregelmäßigvon der Gemeinde.
behördedesOrts auszuſchreiben,von dem
aus ſie ihrerBeſchäftigungnachgehen,

(4) Die Gemeindebehördehat nachMaßgabedes
Vordru>sderSteuerkarteauf derBorderſeitezu
beſcheinigen,obderArbeituehmerledig,verheiratet,
verwitwetodergeſchiedeniſt undwievielminde1
jährigeKinderzu ſeinemHaushaltgehören(Fa
milienſtand).HierbeiſindEhegatten,diedauernd
getrenntleben,als verheiratetundArbeitnehmer,
derenEhefür nichtigerklärtwordeniſt, als ge
ſchiedenzubezeichnen.
(5) Für die BerückſichtigungdesJamilienſtaudz

(Abſav4 und$8) ſindunbeſchadetdexVorſchriften
der FE17, 18 dieVerhältniſſeam Stichtagder
PerſonenſtandaaufnahmevorBeginndesKatende»
jahrsmaßgebend.

XS
(1)DemunbeſchränktlohnſteuerpflichtigenArbeit-

nehmer($ 1 Abſab1) ſtehtfür minderjährigeKin
der,diczuſeinemHaushaltgehören,Kinderermäßi-
gungzu, undzwar auchdann,wenndieKinder
eigeneEinkünftebeziehen.Jum Haushalt desAr
beitnehmersgehörenminderjährigeKinder dann,
ivennſiebeieinheitlicherWirtſchaftsführungunter
Leitungdes ArbeitnehmersdeſſenWohnung teilen
oder ſi< mit ſeinerEinwilligung außerhalbſeinc1
Wohnungnichtzu Erwerbszwe>en,ſondernzu
Zwe>ender ErziehungoderAusbildungim Jn
oderAuslandaufhalten.DieſeVorausjevungiſt
¿.B. erfülltbeiminderjährigenAngehörigendes
Reichsarbeitsdienſtesbis zum außerplanmäßigen
Truppführereinſchließli<und bei Wehrmachts
angehörigenbis zumGefreiten(beiFahnenjunkern
bis zumOberfähnrich)einſließli<. Lebenbeide
Ehegattenzuſammen,ſogeltendieKinderals zum
gemeinſamenHaushaltgehörig. În dieſem¡Fall
ſteht Kinderermäßigungſowohl demEhemannals
auhderEhefrauzu. LebendieEhegattendaucrnd
getrenntoderſindfiegeſchieden,ſoſtehtdieKinder
ermäßigungdemEhegattenzu,zudeſſenHaushalt
dieKindergehören,Jn dieſemFall könnendieAuf
wendungendesanderenEhegattenfür dieErzichung
unddenUnterhaltderminderjährigenKindernur
auf Grunddes$25 vomFinanzamtberü>ſitigt
werden.
(2) Dem unbeſchränftlohnſteuerpflihtigenA1

beitnehmer($1Abſaß1)wirdaufAntragKinder
ermáßigungfür volljährigeKindergewährt,di
aufKoſtendesArbeitnehmersfür einenBerufaus-
gebildetwerdenunddas25.Lebensjahrno<nit
vollendethaben.VolljährigeKinderwerdennur
dannaufKoſtendesArbeitnehmersfür einenBeruf
ausgebildet,wennderArbeitnehmerdieKoſtender
BerufsausbildungeinſchließliGder Koſten Les
Unterhaltsganzoderüberwiegendträgt. Als Be-
rufsausbildunggilt au< die Ausbildungin- der
HauswirtſchaftgegenLehr-oderSchulgeld,dieZu-
gehörigfeitzurnReichsarbeitsdienſt(bis zumaußex-

4)
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planmäßigenTruppführereinſcließlih)und die
Zugehörigkeitzur Wehrmacht(bei¿Fahnenjunkern
biszumOberfähnricheinſchließli<hundbeianderen
Wehrmachtsangehörigenbis zum Gefreitenein-
{hließli<h).Sind dieVorausſeßungenfür dieGe-
währungderKinderermäßigungbeicinemEhegatten
erfüllt,ſo ſtehtdieKinderermäßigungauchdeman
dexenEhegattenzu, wenndie Ehegattennichi
dauernd getrennt leben.
(3)Als KinderimSinn dirſexVorſchriftengelten

nebendenAbtkömmlingenauchStiefkinder,Adoptiv-
kinderund Pflegekinderund derenAbkömmlinge.
Für Kinder, die Juden!) ſind, wird keineKinder-
ermáßigunggewährt.

KennzeichnungderSteuer ;karten(8412ESt®) g9
(1)Die Steucrkartenſind vou derGemeinde

behördemit dengleichenNummernzu verſehen,
unter denendie Arbeitnehmerin der Urliſte ein
getragenſind. Wird an StellederUrliſte eineUr:
farteigeführt,fo ſinddieausgegebenenSteuerkarten
laufendzunumerieren.
(2)ZumZeichendafür,daß für cinenArbeit-

nebmereineSteuerkarteausgeſchriebeniſt, find in
derUrliſteunterderlaufendenNummerderVer
mertStK (Steuerkarte)unddasJahr, für dasdie
Steuerkartegilt, einzutragen.Wird eineUrliſte
nichtgeführt,ſv iſt dielaufendeNummerderSteuer-
kartezugleichmit demVermerkStK in derHaus-
haltsliſteundaußerdemin derUrkarteianderdafür
vorgeſehenenStellezugleicdmit demJahr, für das
dieSteuerkartegilt, einzutragen,

dexSteverkartenbeendetiſt,diesöffentlichbekannt:
zumachenmit derAufforderung,dieAusſchreibung
etwafehlenderSteuerfartenzubeantragen(811).

ä VerpflichtungdesArbeit:
JZ 11 nehmers(è42 EStG)

DerArheitnehmerhatbeidernach$7 zuſtändigen
GemeindebehördedieAusſchreibungeinerSteuerkarte
zubeantragen:
a) vorBeginndesKalenderjahrs,wennihmdie
Steuerkartenichtgemäß$ 10Abſaß2 zugeht,

þ) vor BeginneinesDienſtverhältniſſes,wenn
dieSteuerkartenichtſchongemäßBuchſtabea
ausgeſchriebenwordeniſt.

8 19 NachträglicheAusſchreibung
59 vonSteuerkarien($42EStG)

(1)Die GemeindebehördehatüberSteuerkarten,
die ſieausſchreibt,nahdemſiedieUrliſtean das
&inanzamtabgelieferthat,einVerzeichniszufübren,
dasfolgendeSpaltenenthalienmuß:
1, LaufendeNummer,
2, Name,Stand,Wohnort(Wohnung)des
Arbeitnehmers,

3. Familienſtand,
4. Bemerkungen.
(2)Die nachAbſay1 ausgeſchriebenenSteuer-

kartenhatdieGemeindebehördedenArbeitnehmern
auszuhändigen.DieGemeindebehördeiſtverpflichtet,
demFinanzamteineAbſchriftdesnah Abſaß1 zu
führendenVerzeichniſſesvierteljährli<zur Ergän-
zungderUrliſte(Urkartei)zuüberſenden.

AusſchreibungderSteuer-(3) Für die Steuerkariedient das Muſter in. G S2 : E I <& 12 Karten durchandere Vez\ Anlage 1 als Anhalt. Das Muſter dexSteuerkarte $ 13 hörden($42EStG)gKW wird vomNeichsminiſterderFinanzenalljährlich (1)An StellederGemeindebebördeſchreibendie
e SsEA« % betanntgegeben.

zluohändigungderSteurr- ¿arten{$42ESt) $ 10
(1)DieAusſchreibungderStkeuerkarteniſ ſodurch-

zufübren,daß ſichdieSteuerkartenam 1, Dezember
im BeſigderArbeitnehmerbefinden.
(2) Die Gemeindebehördehat die Stenerkarten

ſofort nac)derAusſchreibungdurchihrAußendienſt
perfonal oder durchoie Veſt denArbeitnehmern
auszuhändigen.Sie hat,ſobalddieAushändigung
1) Jude i nac $5 der ErſtenVerordnungzumReichs-

bürgergeſesvom14.November1935(Reichsgeſeubl,TS. 1333),
wer vonmindeſtensàdrei derRaſe nachvolijüdiſchenGroßeltern
abſtammt.Als voUjüdiſchgilt ein Großelternteilobneweiteres,
weinexderjüdiſdenReligionsgemeinſchaftangehörthat.Als
Jude gilt auchdervonzweivoUjüdiſcbenGroßelternabſtammendz
ſigatsaugebörigejüdiſcdeMiſchling,
a) der am 16.September1935 der jüdiſchenReligions-
gemeinſchaftangehörthat oder danachin ſie aufgenom
inenwird,

Þ) deram16.September1935miteinemJudenverheiratet
war oderſichdanachmit einemſolchenverbeiratet,

e) der aus einerEbemit einemJuden im Sinn derSâäze1
und2 ſtammt,die na dem17.September1935ge-
ſchlofieniſt,

d) deraus demaußieredelicbenVerkehrmit cinemJuden im
Sinn derSäge1 und2 ſtammtundnah demZ1.Juli
1936außerehelichgeborenwird.

Steuerkartenaus:
1, dieTruppenteileunddieBehöroenderWehr-
machtfür ihre Angehörigen,die in Mann:
ſhaftsräumenmilitäriſcherDienſtgebäudeoder
aufKriegsfabrzeugenuntergebrachtſind und
keineandereWohnunghaben,

2. dieVerwaltungenderArbeitsdienſtlagerfür
dieAngehörigendesReichsarbeitsdienſtes,die
in Arbeitsdienſtlagernuntergebrachtſindund
keineandereWohnunghaben,

3. dieBehördenderSchubpolizeifür ihreAnge-
horigen,diein Mannſchoftsräumenpolizei-
licherDienſtgebäudeuntergebrachtſind und
keineandereWohnunghaben.

(2)Für dieimAbſag1Ziffern1und2genann-
cenPerſonenſindSteuerkarteninſoweitniht auszu-
ſchreiben,als dieſeVerſonennuxDienſtbezügeer-
halten,diena<$6 Ziffer3 nihtzumſteuerpflih-
tigenArbeitslohngehören,

KiedrereSteuerkacten,
$14 (ÉWAba4Zifirrn2,3EStG)

(1)DieGemeindebehördehateinemArbeitnehmer,
derArbeitslohnausmehrerengegenwärtigenoder
früheren Dienſtverhältniſſenvon verſchiedenen
Arbeitgebernerhält,einezweiteoderweitere-Steuer-

F



farte auszuſchreiben.In dieſemFall hat die
Gemeindebehördeauf der Vorderſeiteder zweiten
oderweiterenSteuerkartefolgendenHinzurehnungs-
vermerfaufzunehmen:

„Zweite (Dritte uſw,) Steuerkarte.
Für dieBerechnungderLohnſteuerſindvorAn-

wendungder Lohnſteuertabelledemtatſächlichen
ArbeitslohnfolgendeBeträgehinzuzurechnen:

monatlich wöchentlich tägli<h fſvierſtündlich
RA RA RM RM

weiundfünfzig|zwölf zwei eine‘
EinezweiteoderweitereSteuerkarteiſt niht aus-
zuſchreiben,wennderausmehrerenDienſtverhält-
niſſenherrührendeArbeitslohnvonderſelbenöffent-
lichenKaſſe,d.h.vonemſelbenArbeitgeber,gezahltwird($49Abſay1 Sah2).
(2)Bei derin einemDienſtverhältnisſtehenden

Ehefrau,dieniht dauerndvomEhemanngetrennt
lebt,hat die Gemeindebehördeauf der Vorderſeite
der SteuerkartefolgendenHinzurehnungsvermerk
aufzunehmen:
„Für dieBerechnungderLohnſteuerſindvorAn-

wendungder Lohnſteuertabelledem tatſächlichen
ArbeitslohnfolgendeBeträgehinzuzurechnen:
monatlich wöchentlich tägli<h ſJvierſtündlic
RM RAM HM RM

zweiundfünfzig|zwölf gzwei eine‘

WeitereAnordnungen
überdieSteuerkarten =
($42EStG) S 15

(1)Die weitererAnordnungenund Bekannt-
machungenüberdieAusſchreibungderSteuerkarten
erlaſſendieOberfinanzpräſidenten.
(2)Die Gemeindenſind verpflichtet,denAn-

weiſungendesFinanzamtszur Durchführungder
Lohnſteuernahzukommen.Das Finanzamtfann
erforderlichenfallsHandlungenim Sinn dieſerAn-
weiſungenſelbſtvornehmen.

$16
Verlorene,unbrauhbargewordeneoderzerſtörte

Steuerkartenwerdendurc dienah $ 7 für die
AusſchreibungderSteuerkartezuſtändigeGemeinde-
behördegegeneineGebührvonhöchſtens1 Reichs-
mark,dieder.Gemeindezufließt,erſetzt.

HILÄnderungundErgänzung
der Eintragungenauf der Steuerkarte

(88 17 bis 28)
Berichtigung($42EStG) 817

(1)DieEintragungenaufderSteuerkartedürfendurchdenArbeitnehmer,denArbeitgeberoderandere
Privatperſonennit geändertoderergänztwerden.
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(2)Eintragungenauf derSteuerkarte,dienach-

weislih unrichtigſind (Schreibfehler,Rechenfehler
undähnlicheoffenbareUnrichtigkeiten),ſindjederzeit
aufAntragdurchdieBehörde,diedieEintragung
vorgenommenhat,zuberichtigen.

818
(1)WeiſtderArbeitnehmernach,daßdicZahl

ſeiner beim Steuerabzugzu berückſihtigenden
Familienangehörigengrößeriſ als die auf der
SteucrkartevermerkteZahl, ſo hat dieBehörde,die
dieSteuerkarteausgeſchriebenhat,auf Antragdie
Steuerkartezuergänzen.
(2) Weiſen Arbeitnehmer,die nachdenEintra-

gungenaufderSteuerkarteverwitwetodergeſchieden
ſind,auf derenSteuerkartekeinKind vermerktiſt
und die das 50.Lebensjahrno< nichtvollendet
haben,nach,daßaus ihrerfrüherenEheeinKind
hervorgegangeniſt, dasnit Jude!) iſt, ſo hatdie
Behörde,diedieSteuerkarteausgeſchriebenhat,auf
Antragauf derSteuerkartedas folgendezu ver-
merfen:„Gilt für die Lohnſteuerals verheiratet“.
Das gleichegilt für weiblicheArbeitnehmer,dic
ledig,verwitwetodergeſchiedenſind,das50.Lebens-
jahr no< niht vollendethabenund auf deren
Steuerkartefein Kind vermerktiſt, wennfie cin
Kind geborenhaben,das nichtJude!) iſ. Das
gleichegilt au<für Vollwaiſen,dieamStichtag
der Perſonenſtandsaufnahmevor Beginn des
Kalenderjahrsdas 25.Lebensjahrnoh nichtvoll-
endethattenundſi in dexAusbildungfür einen
Berufbefinden. E
(8)WeiſtderArbeitnehmernach,daßvolljährige

KinderimAlter vonniht mehrals 25Jahrenauf
ſeineKoſtenfür einenBeruf ausgebildetwerden
($8 Abſatz2), ſo hat die für denWohnſitßdes
ArbeitnehmerszuſtändigeGemeindebehördeaufAn-
trag desArbeitnehmersna<MaßgabedesVor-
dru>sauf derSteuerkartedieZahl dieſerKinder
zu beſcheinigen.Der Antragfannvor derAus-
ſchreibungdexSteuerlartena<demStichtagfür
diePerſonenſtandsaufnahmegeſtelltwerden.
(4)HatderArbeitnehmernahAusſchreibungder

SteuerfarteſeinenWohnfitßin eineandereGemeinde
verlegt,ſo iſt dieGemeindebehördedesneuenWohn-
ſizesberechtigtundverpflichtet,diein denAbſätzen|
bis3 vorgeſehenenErgänzungenvorzunehmen.

8 19 Vermerkin der

Jn denFällendes$ 17Abſatz2, $ 18 hatdie
hierna<zuſtändigeBehördedieÄnderungin der
BemerkungsſpaltederUrliſte(Urfartei)zuvermer-
fenoder,wenndieUrliſtebereitsandasFinanzamt
abgeliefertift, dieſemdieÄnderungzumVermerk
in derUrliſte(Urkartei)mitzuteilen.

ErhövieWerbungskoſten
unti$ 9 Sonderau

(1)WeiſtderArbeitnehmernac,daßdieWer-
bungsfoſten,die beimArbeitslohnerwaſen, und
dieSonderausgabenmitAusnahmedesAbzugsfür
3) Siehe Fufinotezu $8.

Bj
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Hausgehilfinnenzuſammen39Reichsmarkmonat-
lih überſteigen,ſo hatauf Antragdasfür ſeinen
WohnſiyzuſtändigeFinanzamtdenüberſteigenden
Betragauf der Steuerkarteals ſteuerfreizu ver-
merken,Bei demAntrag hat der Arbeitnehmer
nachzuweiſenoder, falls dies niht mögli< iſt,
glaubhaftzumachen,wievielWerbungskoſtenund
Sonderausgaben ihm vorausſihtli<h monatlich
durchſchnittlibis zumSchlußdesKalenderjahrs
erwachſenwerden,Werbungskoſtenund Sonder-
ausgaben,dieer für dieZeitvor derStellungdes
Antragshättegeltendmachenkönnen,werdennict
mehrberüd>ſichtigt.
(2) WerbungskoſtendesArbeitnehmersſind die

Aufwendungenzur Erwerbung,Sicherungund
ErhaltungdesArbeitslohns.Werbungskoſtenſind
alleAufwendungen,diedieAusübungdesDienſtes
mit ſichbringt,ſoweitdieAufwendungennichtnach
derVerkehrsauffaſſungdurchdieallgemeineLebens-
führungbedingtſind. KeineWerbungskoſtenſind
dieAufwendungenfür dieLebensführung,die die
wirtſchaftlicheoder geſellſchaftlibheStellung des
Arbeitnehmersmit ſi bringt, au<hwenndie Auf-
wendungenzurFörderungderTätigkeitdesSteuer-
pflichtigengemachtwerden.
auchBeiträgezu Berufsſtändenund Berufsver-
bänden,derenZwe>nichtaufeinenwirtſchaftlichen
Geſchäftsbetriebgerichtetiſt, ferner notwendige
Aufwendungendes Arbeitnehmersfür Fahrten
zwiſchenWohnungundArbeitsſtätte,es fei denn,
daß der Arbeitnehmeraus perſönlichenGründen
ſeinenWohnſißin einemOrt nimmt,in demdie
ArbeitnehmerdesBetriebsüblicherweiſenichtzu
wolmenpflegen.Werbungskoſtenſind auh Auf-
wendungenfürArbeitäamittel(Werkzeugeundübliche
Berufskleidung)unddieAbſegungenfür Abnugung
einesWirtſchaftsguts,deſſen
Arbeitslobuſicherfahrungsgemäßauf einenZeit
raumvonmehrals einemJahr erſtre>t.
(3) Sonderausgabenſind:
1, ein Betrag von 50 Neichsmarkmonatlich

für jedeHausgehilfin,diezumHaushaltdes
Steuerpflihtigengehört;

2. Schuldzinſenund auf beſonderenVerpflich-
tungsgründenberuhendeRentenunddauernde
Laſten,die wederBetrieb8ausgabenoder
Werbungskoſtenſindno<mitEinkünftenin
wirtſchaftlidemZuſammenhangſtehen,die
beider BeſteuerungdesEinkommensaußer
Vetrachtbleiben;

3, Steuern,die von öffenilich-rehtlibenRNeli-
gionsgeſellſchaftenerhobenwerden(Kirchen-
ſteuern),ſoweitfie zweivomHundertdes
vorausſichtlichenArbeitslohnsim laufenden
Kalenderjahr,vermindertumdievorausſicht-
lien Werbungskoſten,mindeſtensjedo<hum
200Reichmarknichtüberſteigen;

4. Beiträge und Verſicherungsprämiendes
' Arbeitnehmersfür ſich,ſeineEhefrauund

ſeineKinder,für dieihmKinderermäßigung
gewährtwird, zu Kranken-,Unfall-,Haft:
pflidt-, Angeſtellten,Jnvaliden- und Er-

j
i

1

werbsloſenverſiherungen,zu Verſicherungen
auf den Lebens-oder Todesfallund zu
Witwen-,Waiſen-,Verſorgungs-undSterbe-
kaſſen.BeiträgeundVerſicherungsprämien
anfolcheVerſicherungsgunternchmen,dieweder
ihre Geſchäftsleitungno< ihren Sig im
Inland haben,ſindnur dannzu berüſich-
tigen,wenndieſenUnternehmendieExlaubnis
zumGeſchäftsbetriebim Inland erteiltiſt;

5. BeiträgedesArbeitnehmersfür ſich,ſeine
Ehefrauund ſeineKinder, für die ihm
Kinderermäßigunggewährtwird, an Bau-
ſparkaſſenzur ErlangungvonBaudarlehen.
Die VorſchriftderZiffer4 Sag2 gilt ent-
ſprechend,

(4) Die zu berü>ſihtigendenSonderausgaben
nachAbſatz3 Ziffern4 und5 dürfenzuſammenden
Jahresbetragvon500Reichsmarknichtüberſteigen.
DieſerBetragerhöhtſi<hum

300Reichsmarkfür dieEhefrau,
300Reichsmarkfür daserſteKind,
400Reichsmarkfür daszweiteKind,
600Reich8markfür dasdritteKind,
800Reichmarkfür dasvierteKind,

je 1000Reichämarkfür dasfünfteundjedes
weitereKind.

DieErhöhunghängtdavonab,daßdieEhefrau(dur<
dieEintragung„verheiratet!)oderdieKinderaufder
Steuerkartevermerktſind.
(5) Bei unbeſchränktſteuerpflihtigenArbeit-

nehmern,dieim Auslandzu einerderdeutſchen
EinkommenſteuerentſprechendenSteuer heran-
gezogenwerden,fanndieaufdenArbeitslohneut-
fallendeausländiſheSteuerin Höhedesnachweis-
li gezahltenBetragsaufAntragaufderSteuer-
karteals ſteuerfreivermerktwerden.Dies gilt
nicht,ſoweitdieausländiſcheSteueraufEinkünfte
ausnichtſelbſtändigerArbeitentfällt,dieimJuland
ausgeubtoderverwertetwirdoderwordeniſt,oder
auf Einkünſte,die aus inländiſchenöffentlichen
Kaſſen einſchließli<der Kaſſen der Deutſchen
ReichsbahnundderReichsbankmit Rückſichtauf
ein gegenwärtigesoderfrüheresDienſtverhältnis
gewährtwerden. '

$ 91 MehrereDienſtverhültniſſe(39

Weiſt cin Arbeitnehmer,demeinezweiteoder
weitereSteuerkarteausgeſchriebeniſt,na, daßdie
Werbungskoſten($20 Abſaß2) aus demzweiten
oderweiterenDienſtverhältnisunddieniht ſchon
bei dererſtenSteuerkarteberü>ſihtigtenSonder-
ausgaben($20 Abſätze3,4) 39Neichsmarkmonat-
lih überſteigen,ſo hat das Finanzamtdenüber-
Vorſchriftdes$20Abjaßt1,$23aufderSteuer-
kartealsſteuerfreizuvermerken.

822
(1) Weiſtdiein einemDienſtverhältnisſtehende,

nihtdauerndvomEhemanngetrenntlebendeEhe-
frau na, daßdieWerbungskoſten($20 Abſaß2)



ausdemDienſtverhältnisunddieniht ſchonbei
der Beſteuerungdes Ehemannsberückſichtigten
Sonderausgaben($20Abſäze3,4) 39Reichsmark
monatli<hÜberſteigen,ſo hat das Finanzamtden
überſteigendenBetragin entſpre<henderAnwendung
der Vorſchriftdes $20 Abſat1, $23 auf der
Steuerkarteals ſteuerfreizuvermerken.

Ehefraunach,daßihrEhemannEinkünftevonnicht
mehrals 600Reichsmarkjährlichbeziehtoderdaß
ſievomEhemanndauerndgetrenntlebt,ſo hatdas
FinanzamtzudemHinzure<nungsvermerkderGe-
meindebehörde($14 Abſay2) aufAntragaufder
SteuerkartederEhefraufolgendeshinzuzuſeßen:

„VeiBerechnungderLohnſteueriſt derin dem
HinzurehnungsvermerkderGemeindebehördege-
nannteBetragdemArbeitslohnuichthinzu-
zurechnen.“

Die Ehefrauhat dieBerichtigungderSteuerkarte
beimFinanzamtzubeantragen,wenndieVoraus-
ſeßungenfür dieſenZuſaß niht mehrvorliegen.
KommtſiedieſerVerpflichtungniht nach,ſo iſ die
BerichtigungvonAmts wegenvorzunehmen.Die
Ehefrauhat zudieſemQwe>dieSteuerkartedem
FinanzamtaufVerlangenvorzulegen.

Be $23
(1) Auf Antraghat das für denWohnſißdes

ArbeitnehmerszuſtändigeFinanzamteinenBetrag
von50Reichsmarkmonatlihfür jedeHausgehilfin
($24),diezumHaushaltdesSteuerpflichtigenge-
hört, auf der Steuerkarteals ſteuerfreizu ver-
merten.
(2) Der AnſpruchaufdieBerückſichtigungeiner

Hausgehilfinfällt fort, wenndieHausgehilfinent-
laſſenundnichtinnerhalbeinesMonatseineHaus-
gehilfinwiedereingeſtelltwird. DasFinanzamthat
in dieſemFall dieSteuerkartezuberichtigen.Der
Arbeitnehmeriſ verpflichtet,ſpäteſtensnahAblauf
einesMonatsnachderEntlaſſungderHausgehilfin
untergleihzeitigerVorlageſeinerSteuerkartedie
Berichtigungzu beantragen.KommtderArbeit-
nehmerdieſerVerpflihtungniht na, ſo iſt die
BerichtigungvonAmtswegenvorzunehmen.Der
ArbeitnehmerhatzudieſemZwe>dieSteuerkarte
demFinanzamtaufVerlangenvorzulegen.

$24
(1) Als HausgehilfinnenimSinn des$23gelten

ſolcheweiblichenArbeitnehmer,die häuslicheAr-
beiteneinfacherArt (Abſaÿ2) gegenArbeitslohn
(BarlohnoderSachbezüge)verrichtenundin die
häuslicheGemeinſchaft(Abſatz3) ihresArbeitgebers
aufgenommenſind.DieTochterkannniht Haus-
gehilfinimHaushaltderEltern,dieSchweſterniht
HausgehilfinimHaushaltdesBrudersſein.
(2)UnterhäuslichenArbeiteneinfacherArtſindalle

Dienſtezuverſtehen,dieihrerArt nachderTätigkeit
CIOEEMEN niht dereinerAngeſtelltenähneln
>Unddiegeeignetfind,einenHaushaltin Gangzu
halten.DazugehöreninsbeſonderedieReinigung

Neichögeſetbï,19381
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undHeizungderWohnräume,dieBereitungder
Mahlzeiten,dieperſönlicheBedienungderHaushalts-
mitgliederunddieWartungderKinder.Quden
Hausgehilfinnengehörenz. B. Stubenmädchen,
Köchinnen,Zofen,Kindermädchenuſw.,wennſiein
einemHaushaltbeſchäftigtwerden.AlsHaushaltiſt
nur eineniht aufErwerbgerichteteLebensgemein-
ſhaft anzuſehen.Es machtkeinenUnterſchied,ob
derHaushaltauseinereinzelnenVerſonoderaus
mehrerenPerſonenbeſteht,ZudenHausgehilfinnen
gehörenin derRegelauhHaustöchter,d.h.Arbeit-
nehmerinnen,diebeigehobenerperſönlicherStellung
zurVerrichtunghäuslicherArbeiteneinfacherArt in
cinenHaushalt aufgenommenwerden,fernerhaus-
wirtſchaftlicheLehrlinge,diein einenHaushaltauf-
genommenwerden,unddieweiblichenJugendlichen,
dieſi in derAusbildungdes„Hauswirtſchaftlichen
Jahrs für Mädchen“befinden.Haustöchter,dienur
für furzeZeitzurAusbildungoderFortbildungin
derHauswirtſchaftin die häuslicheGemeinſchaft
einesDrittenaufgenommenwerden,ohnezudieſem
in einDienſtverhältniszutreten,fallendagegennicht
unterdenBegriffderHausgehilfinnen.Auchſind
Erzieherinnen,Geſellſhafterinnenundalleſonſtigen
weiblichenArbeitnehmer,die für Dienſtehöherer
Art angenommenſindundeinemehrleitendeals
ausführendeTätigkeitausüben,keineHausgehilfinnen,
ſondernHausangeſtellte,aufdie$23niht anwend-
ar if.
(3)Hausgehilfinnengeltenin derNegelnurdann

als in diehäuslicheGemeinſchaftihresArbeitgebers
aufgenommen,wennſiebeidemArbeitgeberwohnen,
überwiegendbeiihmbeföſtigtwerdenundin derbei
WohnungsgenoſſenüblichenWeiſeZutritt zu den
RäumenderWohnunghaben.BeſondereUmſtände,
¿. B. Naummangelin derWohnungdesAurbeit-
gebers,bewirkenoft, daßzu häuslihenArbeiten
angenommenePerſonenfür dieNachtin ihreeigene
oder in dieWohnungihrer Eltern zurü>fehren.
SolcheArbeitnehmerinnenſindals Hausgehilfinnen
zu betraten,wennſie im übrigendurchſchnittlich
achtStundentägli<hin derWohnungdesArbeit-
gebersbeſchäftigtſind,alſogrundſäßlihfür feinen
anderenArbeitgebertätigwerden.Aufwärterinnen,
WaſchfrauenundähnlicheweiblicheArbeitnehmer,die
lediglichfüreinzelneTageoderStundenangenom-
menwerden,ſinddagegenfeineHausgehilfinnen.
(4) Verrichteteinein diehäuslicheGemeinſchaft

ihresArbeitgebersaufgenommeneArbeitnehmerin
ſowohlhäuslicheArbeiteneinfacherArt als auch
DienſtehöhererArt oderwird ſienebenihrerháus-
lichenArbeitauchin demBetriebihresArbeitgebers
beſchäftigt,ſo iſt ſieimmerdannalsHausgehilfinzu
betraten,wennſieüberwiegendhäuslicheArbeiten
einfacherArt verrichtet.Zimmermädchen,Köchinnen
undähnlicheweiblicheArbeitnehmerin Gaſthäuſern,
Fremdenheimen,Pflegeanſtaltenuſw. find feine
Hausgehilfinnen,ſondernGewerbegehilfinnen.
(5) GehörteineHausgehilfinzurHaushaltung

mehrererSteuerpflichtiger,ſo iſ ſie nur beidem-
jenigenSieuerpflihtigenzuberüſihtigen,derder
Krankenfaſſegegenüberbei der Entrichtungder
KaſſenbeiträgealsArbeitgeberderHausgehilfingilt.

41
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MeſtaBitteBARTECSLÍOCtfinvG) $25
(1) Auf AntraghatdasFinanzamtdesWohnſißesdesArbeitnehmers,wenndemArbeitnehmeraußer-

gewöhnlicheBelaſtungenzwangsläufigerwachſen,dieſeineſteuerlicheLeiſtungsfähigkeitweſentlichbeeinträchtigen,
einennah Ermeſſenzu beſtimmendenBetragaufderSteuerkarteals ſteuerfreizu vermerken.
(2) AußergewöhnlicheBelaſtungenimSinn desAbſates1 liegenvor,wenneinemArbeitnehmergrößere

Aufwendungenals derüberwiegendenMehrzahlderArbeitnehmergleicherEinkommens-undVermögens-
verhältniſſeundgleichenFamilienſtandsentſtehenundwenndieAufwendungennichtzudenBetriebs8ausgaben,
WerbungskoſtenoderSonderausgabengehören.Als ſolcheAufwendungenkommeninsbeſonderein Betracht:

1. außergewöhnlicheAusgaben,die durh denUnterhaltvonKindernodervonbedürftigenſonſtigen
AngehörigendesArbeitnehmersoderſeinerEhefrauerwachſen,au<wenndieKinderoderſonſtigen
Angehörigenniht zumHaushaltdesArbeitnehmerszählen,

2. Auscaben,diedur Kraukheit,Todesfall,UnglücksfalloderſonſtigebeſondereUmſtändeerwachſen.
(s) Angehörigeim Sinn desAbſaßes2 Jiſſer1 ſind:
1. dexVerlobte,
2. derEhegatte,auh wenndieEhe nichtmehrbeſteht,
. Verwandtein geraderLinieundVerwandtezweitenunddrittenGradesin derSeitenlinie,
. Verſchwägertein geraderLinieundVerſchwägertezweitenGradesin derSeitenlinie,au<hwenndie
Ehenichtmehrbeſteht,

ò, dur<Annahmean KindesStatt in geraderLinieVerbundene,
. PflegeelternundPflegekinder.

(4)EineweſentlicheBeeinträchtigungderſteuerlichenLeiſtungsfähigkeit(Abſaß1) kommterſtin Betracht,
Eu E außergewöhnlicheVelaſtung(Abſaß2)in vomHundertdesEinkommensbeträgt(Sonderbelaſtungs-
mindeſtgrenze):

“=

SS

beieinemvorausſichtlichenJahresarbeitslohn,ver- bei bei bei bei
mindertumdievorausſichtlichenWerbungskoſtenund| ArbeitnehmernArbeitnehmernArbeitnehmern Arbeitnehmern
Sonderausgaben,mindeſtensaberum400Reichsmark, obne mit mit mit

von Kinder 1 oder2 Kindern3 oder4 Kindern} öodermehrKindern
AA v.H. v.H. v.H. v,H.

höchſtens5000 „.........., 10 8 6 4
mebrals 5000bis 10000 12 10 8 6
» » 10000 » 15000 15 12 10 8
>» » 15000 » 25000 20 15 12 10

» 25000 » 80000 25 18 14 12
über50000 3 24 18 15

HierbeifindnichtnurdieKindermitzuzählen,fürdieKinderermäßigunggewährtwird($8),ſondernauch
andere,insbefonderevolljährigeKinder,wennfievomArbeitnehmerganzoderhauptſächlichunterhaltenwerden.
(5s)WegenaußergewöhnlicherBelaſtungen(Abſaß2) durchKinderoderſonſtigeAngehörige(Abſatz3), die

Juden?)ſind,iſtkeinſteuerfreierBetragaufderSteuerkartezuvermerken.
(6) AußergewöhnlicheBelaſtungenin früherenLohnzahlungszeiträumenkönnenfür die folgendenLohn-

zahlungszeiträumenurberüdſichtigtwerden,ſoweitſiefih in dieſennohauswirken.Unvorhergeſehene,zu
eineraußergewöhnlichenBelaſtungführendeAufwendungenin früherenLobnzahlungszeiträumendesgleichen
KalenderjahrskönnenabervonderAntragſtellung(Abſaß1)abaufdenReſtdesKalenderjahrsverteiltwerden.

Arbeltmeymer(453,AlCS Ue $26
(1)AufAntraghatdasFinanzamterwerbstätigenArbeitnehmern,denenwegeneinerKriegs-oderDienſt-

beſchädigungeineBeſchädigtenverſorgungnachdemReichsverſorgungsgeſehßzuſteht,auh wenndiezuerkannte
Renteruht,mitRüfſichtaufdieihnenin derRegelerwachſendenhöherenWerbungskoſtenundSonderausgaben
undaußergewöhnlichenBelaſtungeneinenBetragaufderSteuerkarteals ſteuerfreizuvermerken.DieHöhe
desſteuerfreizulaſſendenBetragsrichtetſidynah dervonderVerſorgungsbehördederVerſorgungzugrunde
gelegtenMinderung-derErwerbsfähigkeit-andbeträgt: È i :
2)SieheFußnotezu$8. . é y <dia
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beicinerMinderung
der Erwerbsfähigkeit ins- : nne außes ins- Werbungs- aufen

oſten ux pe ç a gs
Unt geſamt und Gonder- gewöhnliche geſamt wih ners gewöhnlicheausgaben Belaſtungen ausgaben Velaſtungen

Mk | BA IH RM | AA Mil
1 2 3 4 5 6 7

25v.H. bisausſ<ließli<35v.H... 30 12 18 6,90 2,76 4,14
Po» » do » ».. 40 16 24 9,18 3/67 581
Bo >» » DO», 100 40 60 23,04 9/22 13/42
DD y » G5» » 120 48 72 27,66 11,06 16,60
GO y » D», 140 96 84 32,28 12,91 19,37
Dn y » WS» ».. 160 64 96 36,90 14,76 22,14
SD» » y Do » 180 T2 108 41,52 16,61 24,91
95 » » einſchließli<h109» » 200 80 120 46,14 18,46 27,64

beiBezugvonVflegezulageoder
erhöhterVerſtümmelungszulage.… 400 160 240 es 36,90 0,34

täglich vierſtündlich
bei einer Minderung davonentfallenauf tavonentfallenauf
der Erwerbsfähigkeit ins- Werbungs- außer- inde Werbungs- außer-

ji geſamt foſten ewöhnliche| geſamtkoſten ewöhnlicheBur ° undSonder-| 2 ° undSonder-| $ )ausgaben Belaſtungen ausgaben Belaſtungen
LA A LA HARK

1 2 3 4 5 6 T7

2 v.H. bis ausſchließlih35v.H.. 1,15 0,46 0,69 0,57 0,23 0,24
Do 9 y » 4 = = 1,58 0,81 0,92 0,76 0,30 0,46
4B» » y » Do 3/84 1,54 2,20 1,92 0,77 1,15
D» » y» » 65 » 4,61 1,84 2,77 2/80 0,92 1,38
GG» » y» » TO= 5/38 2,15 3,28 2,69 1,08 1,61
TT» » » » 85» » 6,15 2,46 3,69 3,07 1,23 1,53
SD» y» y » 9 » 6,92 2,77 4,15 3,46 1,38 2,04
9%» » »einſhließlih100» -» 7,69 3,08 4,61 3,81 1,54 2,30

beiBezugvonPflegezulageoder
erhöhterVerſtümmelungszulage.…| 15,38 8,15 9,23 7,69 3,68 4/61

Lad

erkannteNenteverzichtethaben.
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(2)Bei nichterwerbstätigenBeſchädigtenim Sinn desAbſaßes1 hatdasFinanzamtim Hinbli>aufdie

außergewöhnlichenBelaſtungenaufAntragfolgendeBeträgeſteuerfreizulaſſen:

bei einerMinderung
der Erwerbsfähigkeit monatlich wöchentlich täglich vierſtündlic

umn Ru RA RA Reh

25v.H. bis ausſ<ließli< 5 vH, 18 4,14 0,69 0,34
nan “ GR, 24 5,52 0,92 0,46

dn » D, 60 13,80 2,30 1,15
DI mm » R, 72 16,56 2,76 1,38
Gp “ Tn 841 19,38 3,23 1,61
TD “ SR, 96 22,14 3,69 1,84
SWD » DR, 108 24,90 4,15 2,07
D» einſchließlih100«= 120 27,66 4,61 2,30

beiBezugvonVflegezulageodererhöhter
Verſtümmelungszulage............... 240 55,88 9,23 4,61

(83)DieVorſchriftenderAbſäve1und2 ſindauhanzuwendenauf:
a) dienac demGeſeßüberdievorläufigeReichsarbeitsdienſtverſorgung,nah demGeſe überdieVer-
ſorgungderKämpferfür dienationaleErhebung,demKriegsperſonenſchädengeſeß,demAltrentnergeſeß,
demWehrmachtverſorgungsgeſeß,denfrüherenMilitärverſorgungsgeſeßen,demReichsgeſeßüberdie
SchußpolizeiderLänderoderdemReich8geſeßüberdieVerſorgungderPolizeibeamtenbeimReichs-
waſſerſbußwegeneinerBeſchädigungverſorgtenPerſonen;

b) dienac $105desReichsverſorgungsgeſebes,$8 Abſab1 desAltrentnergeſezesverſorgtenPerſonen,
wenndieRentemindeſtens30vomHundertderVollrentebeträgt;

e) dieZivildeſchädigten,wennbeiihneneineMinderungderErwerbsfähigkeitummindeſtens25 vom
Hundertfeſtgeſtelltwird. ZivilbeſchädigtefindſolcheVerſonen,dieaußerhalbdesKriegs-,Militär-oder
ReichsarbeitsdienſtesentwederdurcheinvonaußenwirkendesEreignis(Unfall,Verlegung)beſchädigt
ſindoderbeideneneininneresLeidenin typiſchemZuſammenhangmit ihrerBerufstätigkeitſteht
(typiſcheBerufskrankheit).SonſtigeinnereLeidenoderäußereBeſchädigungenal3FolgeinnererKrank-
heitenoderbloßeAlteräerſcheinungengenügennit; :

q) diedurchGeburtsfehlerKörperbehinderten,wennbeiihnendieMinderungderErwerbsfähigkeitmindeſtens
2òvomHundertbeträgt.DurchGeburtsfehlerKörperbehinderteſindſolchePerſonen,dievonGeburt
andurcheinenäußerlicherkennbarenFehler,z.B. ſteifenArm,körperlichbehindertſind. BloßeKrank-
heitsanlagenvonGeburtan,z.B. Tuberkuloſe,dieſpäterzuKniegelenkſteifheit(Kniegelenktuberkuloſe)
führt,genügennit; 7

e)BlindeundPerſonen,derenSehvermögenſogeringiſt,daßeswirtſchaftlichwertlosiſt. DieſeArbeit-
nebmererhaltendiegleichenVergünſtigungenwiebeiBezugvonPVflegezulage.

(4)Für EmpfängereinerHinterbliebenenrentenah demReichsverſorgungsgeſeß,nah demGeſeßüberdie
vorläufigeReichsarbeitsdienſtverſorgung,nah demGeſeßüberdieVerſorgungderKämpferfür dienationale
Erhebung,demKriegsperſonenſchädengeſeß,dem$1 desAltrentnergeſeßes,demWehrmachtverſorgungsgeſeß,
demReichsgeſeßüberdieSchubpolizeiderLänder,demReichsgeſeßüberdieVerſorgungderPolizeibeamten
beimReichswaſſerſchußundfür EmpfängervonHinterbliebenenverſorgungsgebührniſſennah denfrüheren
MilitärverſorgungsgeſeßenaufGrunddes$110desReichsverſorgungsgeſeßesſowievonHinterbliebenenrenten
ausderreichôgeſeßlichenUnfallverſicherungiſ, wennſieno<erwerbstätigſind,aufAntragvomFinanzamt
einBetragvon100Reichsmarkmonatlich(23,04Reichsmarkwöchentlich,3,84Reichsmarktäglich,1,02Reichs-
markvierſtündlich)aufderSteuerkartealsſteuerfreizuvermerken.Hiervonentfallen40Reichsmarkmonatlich
(9,22Reichsmarkwöchentlich,1,54Reich8marktäglich,0,77Reichsmarkvierſtindlich)aufWerbungskoſtenund
Sonderausgaben,derReſtaufaußergewöhnlicheBelaſtungen.Sind dagegendiegenanntenEmpfängernicht
mehrerwerbstätig,ſoiſtihnenimHinbli>aufdieaußergewöhnlichenBelaſtungenaufAntrageinBetragvon
60Reichsmarkmonatlich(13,80Reichsmarkwöchentlich,2,30Reichsmarktäglich,1,15Reihsmarkvierſtündlich)
aufderSteuerkarteals ſteuerfreizuvermerken.DasgleichegiltfürdiedeutſchenundöſterreichiſchenKrieger-
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witwen,derenEhemännerderfrüherenöſterreih-ungariſchenWehrmachtangehörthaben,wennſienah dem
öſterreichiſchenJnvaliden-Entſchädigungsgeſetverſorgtwerdenundunbeſchränktſteuerpflichtigſind,unbzwar
auchdann,wennſieaufdieihnenzuerkannteRenteverzichtethaben,
(s) Machteinederin denAbſäßen1 bis4 genanntenVerſonenno höhereWerbungskoſtenundSonder-

ausgabengeltendodermachtſiehöhereaußergewöhnlicheBelaſtungen,diemitderBeſchädigunginZuſammen-
hangſtehen,geltendundbeantragtſic taherdieZubilligunghöhererſteuerfreierBeträge,ſodürfendienad)
denAbſäßen1 bis 4 zugebilligtenſteuerfreienBeträgenur inſoweiterhöhtwerden,als diegeſamtenaußer-
gewöhnlichenBelaſtungendesSteuerpflichtigenoderdietatſächlichentſtandenenWerbungskoſtenundSonder-
ausgabeneineweitereErhöhungre<tfertigen.WerdendagegenaußergewöhnlicheBelaſtungengeltendgemacht,
diemit derBeſchädigungin keinemZuſammenhangſtehen,z.B. UnterhaltbedürftigerAngehöriger,ſv ſind
dieſeAufwendungennach$25fürſichzubetrachten.
Beiſpiel:

Ein erwerbstätigerBeſchädigtermit60 vomHundertErwerbsbeſchränkungweiſtWerbungskoſtenuudSonderausgabenim
Geſamtbetragvon1292} monatlihnah. Sie überſteigendenBetragvon39 4.4 (820)um902. -—Nach$26
Abſag1 bleibenwegenderKriegóbeſchädigung120 ZA.monailic,davonfür höhereWerbungskoſtenundSonderausgaben
48ÆM, ſteuerfrei,Es darfdemBeſchädigtendahernur noh ein weitererBetragvon90-48 =-42,4, als ſteuerfrei
vermerktwerden.Der insgeſamiſteuerfreibleibendeBetragbeträgtalſo120-1-42 162,2 # monatlich.

Wt derBerückſichtigung :
($41EStG) 8 27

(1)Das Finanzamthatdennach$820 bis 26 insgeſamtſteuerfreibleibendenBetragfür monatliche,
wöchentliche,täglicheundvierſtündlicheLohnzahlungauf derStenerkartezuvermerkenDabeiiſt

I. der Vierſtundenbetragmit */,, desNMonatsbetrags,
2. derTagesbetragmit "/24desMonatsbetrags,
3. derWochenbetragmit demSechsfachendesTagesbetrags(Ziffer2)

anzugeben.BruchteileeinesRetchspfennigs,dieſih na<Ziffern1 oder2 ergebenfönnen,bleibenaußer
Betracht.Der VermerkaufderStenerkartehatfolgendenWortlaut:
¡Vor AnwendungderLohnſteuertabelleſindals ſteuerfreiabzuziehen:

monatlich wöchenrlich täglich vierſtünklich
R ML RA Af, st

Der als ſteuerfreizu vermerkendeBetragiſstin Buchſtabeneinzutragen.Ob dieSpaltenfür alleLohn-
gahlungszeiträumeauszufüllenſind,entſcheidetdasFinanzamtnahErmeſſen.Füranderealsdievorſtehend
genauntenLohnzahlungszeiträumeſind dieſteuerfreibleibendenBeträgenah $32 Abſag2 umzurechnen.
(2)Das Finanzamthatauf derSteuerkartezu vermerken,daßdieEintragungna<Abſatz1auf Wider-

ruf erfolgt.AußerdemhateseinenbeſtimmtenZeitraumanzugeben,für dendieEintragunggilt. Dieſer
Zeitraumdarf ſi< niht auf eineZeit vor EingangdesAntragsbeimFinanzamtundnichtüberden
SchlußdesKalenderjahrshinauserſre>en.DieUnterlagenfür denErhöhungsantragſindbeidemFinauz-
amtdreiJahreaufzubewahren, | '
Veiſpiel:

Ein verheirateterArbeitnehmermit 2Kindernweiſtnach,daß ſeineWerbungskoïenund Sonderausgabenmonatlich| 64Æ.& betragen.Der im $20 Abſay4 vorgeſeheneHöchſtbetragiſt uichterreiht.FernerbeantragterBerü>ſichtigung
j einerHausgehilfin($23), WegenderAusbildungeinesSohnes und wegenſ<wererErkrankungſeinerChefran ſoll ihm
| einBetragvonmonatlih50Æ.4 als ſteuerfreizuerkanntwerden($25). Bei Eintragungauf derSteucrkarteſindſänt-

lichezuberü>ſichtigendeBeträgein einerSummeeinzutragen.
NachdemBeiſpielkommenfolgendeVeträgein Betracht:

MehrbetragfürWerbungsfoſtenundSouderausgabeu 25„#Æ.menatlic,
für eineHausgehilft LT DOA >,
ſteuerfreierBetrag wegenaußergewöhnlicherBelaſtungen50.2.4 e

zuſammen……..125.#.4 monatlich,Die Eintragungauf der Steuerkartehat zu lauten:
Vor Anwendungder Lohnſteuertabellefind als ſteuerfreiabzuziehen:

monatlih- wöchentlich täglich vierſtündlich
RK AM RK RA

hundertfünfundzwanzigachtundzwanzig vierP09 zei 20
D/ -
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(341 (bſat2Sah2EStG) 8g28
Der ArbeitgeberdarfdieÄnderungenundEr-

gänzungenderSteuerkartebeiderBerechnungder
Lohnſleuerer}beidenLohnzahlungenberü>ſitigen,
dieernachVorlagedergeändertenoderergänzten
Stenerkarteleiſtet.In denFällen, in denendie
AnderungundErgänzungnachderEintragungauf
derSteuerkarte($27 Abſaß2) auf eineZeit vor
Vorlageder geänderten(ergänzten)Steuerkartezu-
rückwirken,iſt derArbeitgeberaberberechtigt,bei
denauf die Vorlageder geänderten(ergänzten)
SteuerkartefolgendenLohnzahlungenſovielweniger
an Lohnſteuereinzubehalten,als er beidenvorher-
gegangenenLohnzahlungenſeitdemTag derRück-
wirkungzuvieleinbehaltenhat.

IV. Vornahme des Gteuerabzugs
($$ 29 bis 49)
A. Allgemeines
($829 bis 31)

&29
(1)Der Arbeitnehmerhat ſeineSteuerkartedem

ArbeitgeberbeiBeginndesKalenderjahrsoderdes
Dienſtverhältniſſesvorzulegen.Der Arbeitgeber
hatdieSteuerkartewährendderDauerdesDienſt-
verhältniſſesaufzubewahren,d.h.mindeſtensbiszu
demZeitpunkt,bis zu welchemdemArbeitnehmer
ausdemDienſtverhältnisArbeitslohnzufließt,und
aiar auchdann,wenner vor derBeendigungdes
DienſtverhältniſſeskeinenDienſtmehrleiſtet.
(2)MachtderArbeitnehmerglaubhaft,daßer

dieSteuerkartezurBorlagebeieinerBehördebe-
nötigt,ſo hatderArbeitgeberihmdieSteuerkarte
vorübergehendauszuhändigen.NachBeendigung
desKalenderjahrsoderbeiBeendigungdesDienſt-
verbältniſſeshat der Arbeitgeberdie Steuerkarte
demArbeitnebmerzurückzugeben,wennderReichs-
miniſterderFinanzenkeinanderesVerfahrenvor-
ſchreibt.Weigertſih derArbeitgeber,dieSteuer-
kartedemArbeitnehmerzurüczugeben,ſo kanndie
OrtspolizeibehördedieSteuerkartewegnehmenund
demArbeitnehmeraushändigen.

$30
(1)Der ArbeitgeberhatdieLobnſteuerfür Rech-

nungdesArbeitnehmersbeiderLohnzahlungein-
zubehalten.VLohnzahlungenſind aud) Vorſchuß-
oderAbſchlagszablungenoder ſonſtigevorläufige
ZahlungenauferſtſpäterfälligwerdendenArbeits-
lohn.
(2)ZahltdexArbeitgeberſeinenArbeitnehinern

denim üblichenLohnzahlungszeitraum($33) ver-
dientenArbeitslohnnur in ungefährerHöhe aus
(Abſclagszahlung)undnimmtereinegenaueLohn-
abre<nungerſtfür einenlängerenZeitraumvor,
fo kannihmdasFinanzamtaufAntraggeſtatten,
den Lohnabre<nungszeitraumals Lohnzahlungs-
zeitraumzu betrachtenund die Lohnſteuerab-
weichendvonderVorſchriftimAbſak1erſtbeidex
VLohnabre<nungeinzubehalten.Die Genehmigung

desAntragsdarfnuraufWiderruferfolgen;ſie
kanndavonabhängiggemachtwerden,daß der
Arbeitgeberinnerhalbder im $41 genannten
GriſtenVorauszahlungenauf die auf denLohn-
abre<nungszeitraumvorausſihtlihentfallendeLohn:
ſteuerleiſtet.
(3)ReichendiedemArbeitgeberzurVerfügung

ſtehendenMittel zur Jablung desvollenverein-
bartenArbeitslohnsnit aus,ſo hater dieLohn-
ſteuervondemtatſächli<zurAuszahlunggelangen-
denniedrigerenBetrag zu bere<nenund einzu-
behalten.
(4) BeſtehtderArbeitslohnganzoderteilweiſe

aus Sachbezügenund reiht der Barlohn zur
Sachbezüge($3) einzubehaltendenLohnſteuernicht
aus,ſo hatderArbeitnehmerdemArbeitgeberden
zur De>ungderLohnſteuererforderlichenBetrag,
ſoweiterniht dur<Barlohngede>tiſ, zuzahlen.
SoweitderArbeitnehmerdieſerVerpflichtungnicht
nachkommt,hatderArbeitgebereinendemBetrag
imWertentſprechendenTeil desArbeitslohns(dex
Sachbezüge)nah ſeinemErmeſſenzurü>zubehalten
unddarausdieLohnſteuerfürRechnungdesArbeit-
nehmerszude>en,
(5)Der Lohnſteuerabzugdarf auf Grundeines

Doppelbeſteuerungsvertragsnur unterbleiben,wenn
dasFinanzamt,an dasdieLohnſteuerabzuführen
wäre ($41), beſcheinigt,daßder Empfängerder
EinkünftederLohnſteuernichtunterliegt.

&31
(1)DerArbeitgeberhatamOrt derBetriebſtätte

($43) für jedenArbeitnehmerein Lohnkontozu
führen. Jn demLohnkontohat der Arbeitgeber
nah denEintragungenauf der Steuerkartedes
Arbeitnehmersfolgendesanzugeben:Name,Beruf,
Geburtsdatum,Familienſtand(in denFällendes
$18 Abſab2 auh denVermerk„gilt als ver-
heiratet‘),Wohnſiß,Wohnung,dieGemeindeund
dasFinanzamt,in derenBezirkdieSteuerkarteaus-
geſchriebeniſt,NummerderSteuerkarte,Religions-
bekenntnisund etwaigeVermerkeüberhinzuzu-
rechnende($14)oderabzuziehende($27)Beträge.
Gernerſind anzugebenfortlaufendin Reichsmark
dergezahlteArbeitslohnohnejedenAbzugunter
AngabedesZJahltagsunddesLohnzahlungszeit-
raums,undzwargetrenntnachlaufendenundnah
ſonſtigenBezügen($35), Barlohn, Sachbezügen
und einbehaltenerLohnſteuer.Au<hBezüge,die
niht zum ſteuerpflihtigenArbeitslohngehören
($$4 bis6),ſindimLohnkontoanzugeben:Das
FinanzamtkannaberaufAntragzulaſſen,daßdie
im$4 genanntenReiſekoſten,durchlaufendenGelder
undderAuslagenerſaßunddieim $6 Ziffern1
bis5, 7bis9 genanntenBezügeimLohnkontonicht
aufgeführtzuwerdenbrauchen,wennesſi< um
FällevongeringerBedeutunghandeltoderwenn
die Möglichkeitzur Nachprüfung($850.) in
andererWeiſeſichergeſtelltiſt. DieAuſzeichnungen
fe biszumAblaufdesdrittenaufdieLohnzahlung
lgendenKalenderjahrsaufzubewahren.
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(2)Die Vorſchrift des Abſates 1gilt nicht, wenn 3. Wird ein Arbeitnehmerfür Z unmittelbaraufeinauder-dex Arbeiislohn niht mehr als 78 Neichsmark folgendeTage E E betragendieVohnſiufe:nand

; : H è 5 a A i x 3 Beträged liegendenLVohn-inonatlich(18Reichsmarkwöchentlich,3Reichsma"k Feiu euer/2aderBeträgederanliegendenLohn
täglich, 1,50Reichsmark vierſtündlih) beträgt; es 4. WirdeinArbeitnehmerfür 19unmittelbaraufeinander-
ſei denn,daßtroßgeringerenArbeitslohnsLohn- folgendeTageentlohut,ſobetragendieLohnſtuſenund
ſteuer einzubehalten iſt ($8 35 bis 37). die Lohnſteuer®/2ederBeträgeder anliegendenLohn-

ſteuertabelle(1 volleArbeitéwocheund 3 Tage).
9. Wird einArbeitnehmerſür 14 untuittelbaraufeinandex-B, Berechnung der Lohnfteuer folgendeTageeatlohnt,ſobetragendieVohnſtuſenund

die Lohnſteuer!2/2aberBeträgederanliegendenVohn-($8 32 bis 40) ſteuertabelle(2 volleArbeitswochen).
6. WirdeinArbeitnehmerfür 22unmittelbaraufeinander-E 8 32 folgendeTageentlohnt,ſo betragendieVohnſtufenund

5 E 2 ' die Lohnſteuer9/29derBeträgeder anliegendenLVolhn-
(1) Die Lohnſteuer richtet ſich nad dexHöhe des ſteuertabelle(3 volleArbeitêwochenund1Tag).

Arbeitslohns im Lohnzahlungszeitraumund bemißt 7. Wird einArbeitnehmerfür3 unmittelbaraufeinander-
ſich bei monatlicher Lohnzahlung nach dex als folgendeMonate entlohnt,ſv betragendieLohnſtufen

: » und die LohnſteuerdasDreifachederBeträgeder au-2%- Anlage2 beigefügtenLohnſteuertabelle.Wirdder liégëiben:Lohnſburg “CTaeVOL€ "dn a4 Z M n _ N LE Arbeitslohnfür einenfürzerenals monatlichen Cohmzahlungszeitraum(539LA SNaSaa . c . G Y iaa ohnzadhlungszeltraum($36D Lohnzahlungszeitraumgezahlt,ſobetragendieLohn- 8 33 Abjak1,Abîag4Uſer4ESt)
ſtufenunddieLohnſteuerBruchteilederBe Ue (1)Lohnzahlungszeitraumiſt derZeitraum,für; 2 z , .
dieſerCONNEUFEtaDelle,undMat : denderArbeitslohngezahltwird. Dies gilt auh). fürnihtmehrals4Arbeitsſtunden'/;»der| dann,wennderArbeitslohnnihtna<derDauerMonatsbeträge,

. fürmehrals4Arbeitsſtunden,aberni<tmehr
alseinenArbeitstag,!/2zderMonatsbeträge,

+für volleArbeitswochendas Sechsfachedex
Tagesbeträge(Ziffer2).

TD

Ww

BruchteileeinesReichspfennigs,dieſi<nachJiffer1
ergebenfönnen,bleibenaußerBetracht.
(2)Für anderealsdieimAbſatz1genanntenLohn-

zahlungszeiträumeergebenſi< dieLohnſtufenund
dieLohnſteuerausdenmitderZahlderArbeitstage
(Wochen,Monate) vervielfachtenTagesbeträgen
(Wochenbeträgen,Monatsbeträgen).Hierbeiiſt jede
volleArbeitswochezu6Arbeitstagenundjedervolle
Arbeitsmonatzu26Arbeitstagenzure<nen.Feier-
tage,dieaufWochentagefallen,ſindhierbeimitzu-
zählen. -
(3)Bei derEinordnungin dieStufenderfür den

jeweiligenLohnzahlungszeitraum($33)maßgeben-
denLohnſteuertabellena<denAbſäten1 und2 iſt
derArbeitslohnabzurunden,derſi< na<Berüc-
ſichtigungetwaigerHinzure<nungen($814,37)und
etwaigerAbſebungen($ 27)ergibt,undzwarohne
RückſichtaufdieLängedesLohnzahlungszeitraums:
a) wennderArbeitslohn20Reichsmarknicht
überſteigt,aufdennächſtendur 10teilbaren
Reichspfennigbetragna unten,

b) wennder Arbeitslohn20Reichsmark,aber
niht 100Reichsmarküberſteigt,auf den
nächſtendur< 50 teilbarenReichspfennig-
betragna unten,

€)wennderArbeitslohn100Neichsmarküber-
ſteigt,auf dennächſtenvollenReichsmark-
betragnahunten.

Veiſpiele zu Abſäßen 1 und 2:
I, Wird ein Arbeitnehmerfür 2Stundenentlohnt,fo
betragendie Lohnſtufenund dieLohnſteuer1/22der
BeträgederanliegendenLohnſteuertabelle.

2.WirdeinArbeitnehmerfür6Stundenentlohnt,ſobe-
“tragendieLohnſtufenunddieLohnſteuer!/26decVe-
trägederanliegendenLohnſteuertabelle.

derArbeit,ſondernz. B. nachderStü>zahldexherx-
geſtelltenGegenſtändebere<netwird. Maßgebend
iſt, daßeinZeitraum,für denderArbeitslohnge-
zahltwird,feſtgeſtelltwerdenkann.Dicestrifft ins-
beſonderedaunzu,wennzwiſchenArbeitgeberund
Arbeitnehmerregelmäßigabgere<netwird. Es iſt
niht erforderlich,daßſtetsnachgleichmäßigenJeit-
abſchnittenabgere<netwird,z.B. ſtetswöchentlih
oderalle10oder14Tage.WennderArbeitslohn
deseinzelnenArbeitnehmersz.B, einmalnachciner
Woche,dasnächſteMal nach10Tagenabgerechnet
wird, ſo i Lohnzahlungszeitraumder Jeweilige
Lohnabrehnungszeitraum.Kann ivegenderbeſon-
derenEntlohnungsartein Zeitraum,für dender
Arbeitslohngezahltwird,ausnahmsweiſenichtfeſt
geſtelltwerden,ſo gilt als Lohnzahlungszeitraum
mindeſtensdietatſächlichaufgewendeteArbeitszeit.
(2)StehtderArbeitnehmerwährendeinesLohn-

zahlungszeitraumsdauerndundderartigimDienſt
cinesArbeitgebers,daßſeineArbeitskraftnah dem
Dienſtverhältniswährenddieſes Zeitraums voll-
ſtändigoderdohhauptſächlichdemArbeitgeberzur
Verfügungſteht,ſo ſind, ſolangedas Dienſtver-
hältnisfortbeſteht,diein denLohnzahlungszeitraum
fallendenArbeitstageauhdannmitzuzählen,wenn
derArbeitnehmerfüreinzelneTagefeinenLohnbe-
zogenhat. Dies gilt insbeſonderebeiKurzarbeit
infolgeBetriebseinſhränkungſowiein Kranfkheits-
fällen.
Beiſpiele zu Abſak 1 legter Saß:

I. Eine Gruppe von 3 Arbeitnehmernhat eine Arbcit
im Akkordübernommenund nah Fertigitellungcinen
Betrag ven zuſammen234,72. ausgezahlterhalten.
Der Arbeitnehmer\ hat 16Arbeitstage,

» » B 5 13 » ,

» » C» 10 »

geleiſtet,alleZ Arbeitnehmerzuſammenalſo 39 Ar-
beitstage.Als Lohnzahlungszeitraumfür jedenArbeit-
nehmergilt mindeſtenstie tatſähli<haufgewendeteAr-
beitêzeit.Es entfälltauf einenArbeitstagein Arbeits-
lohn von6 .A.A. Die auf dieſenTagelohnentfallende
Lohnſteuer,vervielfachtmitderZahldervondemein-
zelnenArbeitnehmergeleiſtetenArbeitstage,ergibtdie
von ihm zu zahlendeLohnſteuer.
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2. Ein Heimarbeiter,bei demausnahmsweiſeein Lohn-
zahlungszeitraum(Lohnabrechnungszeitraum)nichtfeſt-
geſtelltwerdenkann,hat für eineArbeit einenBetrag
von32,4, erhalten.Zur FertigſtellungderArbeit
hater jeweilsanverſchiedenenTagen4 4 7 4-5 + 6
-+2Stundengearbeitet.Nach$32Abſaht1 ſindYeit-
râáumevon nichtmehrals 4 Arbeitsſtundentäglichals
ein halberArbeitôtag,Jeiträumevon mehrals 4 Ar-
beitsſtundentäglichals einvollerArbeitstagzure<nen.
Hiernachergebenſih als Lohnzahlungszeitraum3 volle
und 2 halbe,zuſammen4 Arbeitstage.Mindeſtens
dieſeJeit gilt als Vohnzablungszeitraum,Auf einen
AxbeitötagentfälltalſoeinArbeitslohnvon(32: 4 ==)
8, Die auf dieſenTagelohn entfallendeLohn-
ſteuer,vervielfachtmit 4 (ZahklderArbeitstage),ergibt
die zu zahlendeLohnſteuer.

834
(1)Bei AnwendungderLohnſteuertabelleſindfür

die Berückſichtigungvon Hinzurechnungen($14)
undvonAbzügen(827)undfür dieBerücfſihtigung
des¡Familienſtands(Spalten3bis14derLohnſteuer-
tabelle)die Eintragungenauf der Steuerkarte
(SY7ff.)desKalenderjahrsmaßgebend,in dem
a) bei Vorauszahlungdes Arbeitslohnsder
Lohnzahlungszeitraum($33) beginnt,

þ) beinachträglicherZahlungdesArbeitslohns
derLohnzahlungszeitraum(833)endet.

(2)Bei Arbeitnehmern,dienachdenEintragungen
aufderSteuerkarteledig,verwitwetodergeſchieden
ſind,iſ dieLohnſteuerna Spalte3 derLohnſteuer-
tabellezuberednen,wennaufderSteuerkartekein
Kindvermerktiſt undwenndieLohnſteuerniht nah
derVorſchriftimAbſaß3 Säße2, 3 nah Spalte4
derLohnſteuertabellezuberechneniſt.
(8)BeiArbeitnehmern,dienahdenEintragungen

auf derSteuerkarteverheiratetſind,iſt dieLohn-
ſteuerna< Spalte4 der Lohnſteuertabellezube-
re<uen,wennauf derSteuerkartekeinKind ver-
nerft iſt, Das gleichegilt für Arbeitnehmer,die
na<demVermerkauf derSteuerkarte($18Ab-
fab2) für dieLohnſteuerals verheiratetgelten.Das
gleichegiltau, wennaufderSteuerkartekeinKind
vermerktift,

1. für weiblicheArbeitnehmervonderLohnzah-
lungab,dieaufdieVollendungdes50.Lebens-
jahrs folgt;

2. für männlicheArbeitnehmervonder Lohn-
zahlungab, die auf die Vollendungdes
65,Vebensjahrsfolgtoder,wennſienah den
EintragungenaufderSteuerkarteverwitwet
odergeſchiedenſind,vonderLohnzahlungab,
dieauf die Vollendungdes50.Lebensjahrs
folgt.

Jn denFällenderZiffern1und2 iſ dieEintragung
aufder Steuerkarte„Gilt für die Lohnſteuerals
verheiratet“($18Abſaßk2) nichterforderlich.

(4) Bei Arbeitnehmern,auf derenSteuerkarte
Kindervermerktſind,iſ dieLohnſteuerjenah der
ZahlderKindernachdenSpalten5bis14derLohn-
ſteuertabellezuberechnen.

$ 35 ($40EStG)
(1)ErhälteinunbeſchränktſteuerpflichtigerArbeit-

nehmer($1 Abſatz1)nebendemlaufendenArbeits-
lohnausdemſelbenDienſtverhältnisſonſtige,ins-
beſondereeinmaligeBezüge(z.B. Tantiemen,Gra-
tifikationenuſw.),ſo wird für dieſeBezügedie
Lohnſteuertabelleniht angewendet.Dies gilt auh
dann,wenndieſonſtigenBezügeauseinemzweiten
oderweiterenDienſtverhältnis($14Abſatz1) oder
dermitverdienendenEhefrau($14Abſatz2)zufließen.
Die LohnſteuervondenſonſtigenBezügenbeträgt:
1, beicinemArbeitnehmer,der
als ledigzubehandelniſt
($31Abſaßt2)oderbeiNicht-
vorlegungder Steuerkarte
($37 AbſaßN),

2. beianderenArbeitnehmern,
a) wennauf ihrerSteuer-
fartekeineKinderver-
merft ſind ($ 314Ab-

16vomHundert;
SS

ſaß, .…10vomHundert,
b) wennauf ihrerSteuer-
farte vermerkt ſind($34Abſaß4),
einKind 8vomHundert,
zweiKinder 6vomHundert,
drei Kinder .…….. 3vomHundert,
mehrals dreiKinder 1vomHundert.

Bei derBerechnungderLohnſteuerif derniht auf
volle Reich8marklautendeArbeitslohnauf den
nächſtenvollenReich8markbetragnah untenabzu-
runden.
(2)Die ſonſtigenBezügekönnen,abweichendvon

derVorſchriftdesAbſaßpes1,demlaufendenArbeits-
lohndesleßtenLohnzahlungszeitraumsfür dieBe-
rehnungderLohnſteuerhinzugerehnetwerden.Die
Lohnſteuerbere<nunghat in dieſemFall na der
Lohnſteuertabelle($34) zu erfolgen, wenn dies
gegenüberderBere<hnungnah Abſaß1 insgeſamt
cineniedrigereLohniteuerergibt.Lohnſteuerbeträge,
diena<Abſaz1 einbehaltenſind,werdennichter-
ſtattet.
Beiſpicle:

1. Ein verheirateterArbeitnehmermit 2Kindern erhält
am30.Juni nebenſeinemlaufendenArbeitslohnvon
monatlih 350X. ſonſtigeBezüge (Tantieme,Ge-
haltsnahzahlunguſw.) in Höhe von 400,.2.4. Der
ArbeitgeberHat die Lohnſteuervon dem laufenden
Arbeitslohnvon350X. ausderanliegendenLohn-
ſteuertabellebeiderStufe Nr.21 (338bis 351) in
Spalte6 mit 13,78A. abzuleſenundvondenſon-
ſtigenBezügenvon400Z.4 dieLohnſteuermit6 vom
Hundertvon4007.4 = 24A. einzubehalten.

. Erhält der im Beiſpiel1 genannteArbeitnehmerda-
gegeneinen laufendenArbeitslohnvon monatlich
250A unddanebeneineTantiemein Höhevon
75ÆA, ſo würdeſichfolgendeBerechnungergeben:
Nach$34 beträgtdie Lohnſteuervon denlaufenden
Bezügen7,80X. Nach$35 Abſag1 würdedie
Lohnſteuervon denfonſtigenBezügen6 vomHundert
von759RA = 4,50Æ.M betragen.Dies ergübezu-
ſammen12,30.X.4. Nach$35 Abſaz2 ergibtfich
beiHinzurehnungderſonſtigenBezügezumlaufenden
Arbeitslohn(250+75 =325FX) eineLohnſteuer
von11,96„X.&. Nur dieſerBetragbrauchtnah $35
Abſatz2 einbehaltenzu werden.
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3. Ein verheirateterArbeitnehmerohneKinder iſt am
31.März aus ſeinemDienſtverhältnisansgeſchieden
undhatan dieſemTag ſeinenleztenArbeitslohnfür
denMonat März erhalten. Am 1. Juni erhält dieſer
Arbeitnehmerfür die Zeit vom1, April bis 31.Mai
eineNachzahlungvon250X. je Monat,zuſammen
500ZM, daderArbeitgeberanerkannthat,daßdas
Dienſtverhältnisbis 31.Mai beſtandenhat.Hierhan-
deltes ſichniht um eineeinmaligeEinnahme,ſondern
um die ZahlunglaufenderBezügefür die Monate
April undMai, weil dienachgezahltenBezügenicht
nebenanderenlaufendenBezügengezahltwerden,die
auf den gleichenYJeitraumentfallen. Die Lohnſteuer
iſt daher nah $34 zu berechnen.Lohnzahlungözeit-
raum iſt die Zeit vom1.April bis 31.Mai. Jur Ein-
behaltungderLohnſteuerundgleichzeitigerAusſchrei-
bungderLohnſteuerbeſheinigunghat derArbeitnehmer
demArbeitgeberbeiAuszahlungderNachzahlungſeine
Steuerkartevorzulegen.

Mehrere Dienſtverhältniſſe, mits
verdienendeEhefrau($26,$39 » CAbſah4 Ziffern2,3EStG) $ 36

(1) Beziehtein ArbeitnehmerArbeitslohnaus
mehrerengegenwärtigenoderfrüherenDienſtver-
hâltniſſengleichzeitigvonverſchiedenenArbeitgebern,
ſo iſt die vEnfteuctvonjedemArbeitslohngeſon-
dertzuberehnen,esſeidenn,daßderArbeitslohn
ausderſelbenöffentlichenKaſſe,d.h. vondemſelben
Arbeitgebergezahltwird($49Abſak1Saß2).Die
LohnſteuerbeidemDienſtverhältnis,für dasdie
erſteSteuerkartevorgelegtiſt, iſt nah $34zube-
re<nen.Vei BerehnungderLohnſteuerausdem
zweitenoderweiterenDienſtverhältnisiſt vor An-
wendungdes$34derVermerkaufderzweitenoder
weiterenSteuerkarte($14Abſak1)zubeachten.
(2)Bei der in einemDienſtverhältnisſtehenden

Ehefrau,dieniht dauerndvomEhemanngetrennt
lebt,iſt beiBerechnungderLohnſteuervor Anwen-
dungdes$34 der Vermerkauf derSteuerkarte
($14Abſab2, $22Abſat2) zubeachten.

NichtvorlegungderSteueräarte chye -($39Abſay4Ziffer1EStG) Zl
(1)LegtderArbeitnehmerſeineSteuerkartedem

Arbeitgeberſchuldhaftniht vor oderverzögerter
\<uldhaftdieRückgabederSteuerkarte,ſo hatder
Arbeitgeberfür dieVere<hnungderLohnſteuervor
AnwendungderLohnſteuertabelledemtatſächlichen
Arbeitslohn

monatli<h| wöchentlich tägli<h ſoierſtündlicz
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hinzuzure<hnen.Wird derArbeitslohnfür ander:
als diehiergenanntenLohnzahlungszeiträumege-
zahlt,fo find dievorſtehendgenanntenBeträgenah
$22Abſaß2 umzurechnen.Für dennachderHinzu-
re<nungſi<ergebendenBetragiſ dieLohnſteuer
ausSpalte3 derLohnſteuertabelle(ledi) abzuleſen,
bisderArbeitnehmerdieSteuerkartedän Arbeit-
gebervorlegtoderzurügibt($29).
(2)DerArbeitgeberkanndieLohnftcuervondemArbeitslohnfürdenMonatJanuareincsKalender-

Reichsgeſegbi.1938I
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jahrs,abweichendvonderVorſchriftdesAbſates1,
nah denEintragungenauf der ihm vorliegenden
Steuerkartefür das vorhergehendeKalenderjahr
berehnen,wennderArbeitnehmerdenArbeitölohn
im vorauserhältunddienah $34Abſat1 maß-
gebendeSteuerkartefür dasneueKalenderjahrbis
zur ZahlungdesArbeitslohnsnichtvorgelegthat.
Einenna<VorlegungderSteuerkartefür dasneue
KalenderjahrerforderlichenAusgleichin derLohn:
ſteuerbere<nungfür denMonat Januar kannder
ArbeitgeberbeidenZahlungendesArbeitslohnsfür
dieMonateFebruaroderMärz vornehmen.Dabei
ſindÄnderungenoderErgänzungenderSteuerkarte
($I 17bis27)für dasneueKalenderjahrſhonvom
1,Januar abzuberü>ſihtigen,au<wenndieAnde-
rung(Ergänzung)erſtimLaufdesMonatsJanuar
eingetragenworden1ſt,esſei denn,daßdieÄnde-
rung (Ergänzung)nah der Eintragungauf der
SteuerkarteerſtvoneinemſpäterenZeitpunktan
gilt ($27Abſag2 Säge2,3),
(3)DieVorſchriftendesAbſagzes1ſindaufArbeit-

nehmer,für dienah $$38bis40 oderna beſon-
dererAnweiſungdesReichsminiſtersderFinanzen
feineSteuerkartenauszuſchreibenſind,niht anzu-
wenden.Dies gilt für die nah $40 beſchränkt
Steuerpflihtigennur dann,wenndas Finanzamt
demArbeitgeberbeſcheinigt,daßderArbeitnehmer
beſchränktlohnſteuerpflichtigiſt,

Beiſpiele zu Abſatz 2:
1, Ein Arbeitnehmer,der monatli<him voraus entlehnt
wird, beſchäftigtſeitdem15.Dezember1937eineHaus-
gehilfin,währender vorherkeineHauägehilfinhatte.
Er legt ſeine Steuerkarte1938 mit der Eintragung
des ſteuerfreienBetrags für die Hausgehilfineri am
20.Januar 1938demArbeitgebervor. Bei derGe-
haltszahlungfür denMonat Januar 1938am31.De-
zember1937 kanndie Lohnſtenerno< auf Grund der
Steuerkarte1937berehnetwerden.Auf dieſerSteuer-
farte iſt die Hausgehilfinno< nichteingetragen.Der
Arbeitgeberentrichtetdaher für denMonat Januar
1938zuviel Lohnſteuer.Die zuvielentrichteteSteuer
fann der Arbeitgeberbei Berechnungder Lohnſteuer
für den Monat Februar 1938, die auf Grund der
Steuerkarte1938 vorzunehmeniſt, ausaleichen.

2. Ein kinderlos verheirateterArbeitnehmer,der ſeine
Gehaltsbezügemonatli<him voraguserhält, hat für
dasKalenderjahr1937ſeineSteuerkartedemArbeit-
gebervorgelegt. Liegt beiderGehaltszahlungfür den
MonatJanuar 1938am31.Dezember1937demAr-
beitgeberdieSteuerkarte1938no<nit vor,ſo kann
derArbeitgeberdie Lohnſteuerno<auf Grundder
Steuerkarte1937bere<nen.LegtdieſerArbeitnehmer
auchim Lauf desMonatsJanuar 1938dieSteuer-
farte 1938 ſeinemArbeitgeberſ{<:ldhaftniht vor,
liegt dieſeinsbeſonderebei derGehaltszahlungfür den
Monat Februar 1938 am 31,Januar 1938demAr-
beitgebernoh nit vor, ſe hatdieſerzunächjidieLohn-
ſteuerfür denMonat Februar1938na $ 37 Abjag1
zu berechnen,d.h.demtatſächlichenArbeitslohn52.2,
hinzuzurehnenund die Lohnſteueraus Spalte3 der
Lohnfteuertabelle(ledig) abzuleſen. Außerdem muß
derArbeitgebererneutdieLohnſteuerfür denMonat
Januar 1938in derWeiſe berechnen,daßer demtat-
ſächlichenArbeitölohnfür denMonat Januar 1938
denBetrag von 52X. hinzurechnetund die Lohn-
ſteuerna Spalte3 derLohnſteuertabelle(ledig)ablieſt.
Der ſi ergebendeMehrbetragan Lohnſteuerfür den
MonatJanuar 1938iſ gleichzeitigmitderLohnſteuer
für denMonatFebruar1938einzubehaltenundabzu-
führen.
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Im Auslandwohnhafte
BeamteUndleitendeAre
geſellte($14Abſáte2,3
StAnpG) $38
(1) Auslandsbeamte,d.h. unmittelbareoder

mittelbareBeamiedesDeutſchenReichs,Angehörige
derDeutſchenWehrmachtundBeamtederDeutſchen
ReichsbahnundderReichsbank,dieihrenDienſtort
im Auslandhaben,ſind— vorbehaltli<hderBe-
ſtimmungenim $39 für diedort genannten,bei
Behördendes diplomatiſchenund konſulariſchen
DienſtesbeſchäftigtenArbeitnehmer— wie Per-
ſonenzubehandeln,dieihrengewöhnlichenAuſfent-
haltandemOrt haben,andemſi dieinländiſche
öffentlicheKaſſebefindet,diedieDienſtbezügezu
zahlenhat, Die leitendenAngeſtellteneinesinlän-
diſchenUnternehmens(einesUnternehmens,das
ſeineGeſchäftsleitungoderſeinenSiß im Inland
hat),dieimJulandwedereinenWohnſignochihren
gewöhnlichenAufenthalthaben,werdenwiePerſonen
behandelt,dieihrengewöhnlichenAufenthaltandem
Ort haben,andemſichdieGeſchäftsleitungoderder
Sik desinländiſchenUnternehmensbefindet.
(2)Für dieim Abſag1 genanntenArbeitnehmer

ſind keineSteuerkartenauszuſchreiben.Die Lohn-
ſteuerrichtetſichnachdemdemArbeitgeberbekannten
Familienſtand($$34,35)desArbeitnehmers,Der
Arbeitnehmeriſ berechtigt,denfürihnmaßgebenden
JamilienſtanddemArbeitgeberdurchcineamtliche
Veſcheinigungnachzuweiſen.
(3) Weiſen die im Abſatz1 genanntenArbeit-

nehmernach,daßbeiihnendieVorausſeßungenvor-
liegen,unterdenennach$820bis27Beträgevom
Arbeitslohnſteuerfreibleibendürfen,ſo ſtelltdas
für denArbeitgeberzuſtändigeFinanzamtaufAntrag
desArbeitnehmerseinedenVorſchriftendes$27
entſprechendeBeſcheinigungaus. Auf Grund dieſer
BeſcheinigungdarfderArbeitgeberin entſprechender
Anwendungdes $ 28 die beſcheinigtenBeträge
ſteuerfreiläſſen.

$39
(1) Die Lohnſteuerder Arbeitnehmer,die bei

deutſchenBehördendesdiplomatiſchenundkonſula-
riſchenDienſtesim Auslandbeſchäftigtwerden,
beträgt,ſoweitder Arbeitslohnaus inländiſchen
öffentlichenKaſſengezahltwird:
1, wennesſih umBeamtehandelt:
a) bei Perſonen,die als
ledigzubehandelnſind
(834Abſaß2),

bh)bei anderenPerſonen
(834Abſäze3, 4) ….

2. wennes ſi<hniht um Be- '
amtehandelt 4,5vomHundert.

{2)Als ArbeitslohngeltendiegeſamtenBezüge
ohneRüfſichtdarauf,unterwelcherBezeichnung
(Gehalt, Dienſtaufwandsentſhädigunguſw.) ſiegezahltwerden.DieVorſchriftender$$-7bis28
findauf die im Abſaz1 genanntenArbeitnehmer
nict anzuwenden,

6,5vomHundert,

4,5vomHundert;

$40 (609,00CSE
(1) Beſchränktlohnſteuerpflihtigfind Arbeit-

nehmer,dieim Jnland wedereinenWohnſiynoh
ihrengewöhnlichenAufenthalthaben,ſoweitſienicht
¿udennach$38,$39Abſaÿ1Ziffer1unbeſchränkt
Steuerpflihtigengehören.Sie unterliegender
beſchränktenSteuerpflicht,wenndienichtſelbſtändige
Arbeitim Julandausgeübtoderverwertetwird
oderwordeniſt, oderwennderArbeitslohnaus
inländiſchenöffentlichenKaſſen,einſchließli<hder
KaſſenderDeutſchenReichsbahnundderReichs-
bank,mit Rüfſichtauf ein gegenwärtigesoder
früheresDienſtverhältnisgewährtwird. Bei Per-
ſonen,die im Juland wedereinenWohnſißno<
ihrengewöhnlichenAufenthalthaben,dieaberim
Änlandeineliterariſche(\riftſtelleriſche)oderkünſt-
leriſcheTätigkeitausüben,gehörendieBezügeaus
dieſexTätigkeitohneRückſichtaufdieGeſtaltung
RA Vertragsverhältniſſeim einzelnenzumArbeits-
ohn.
(2)Die Arbeit(Tätigkeit)iſtimInland ausgeübt,

wennderArbeitnehmerim Inland perſönlichtätig
gewordeniſt, Die Arbeitiſt im Juland verwertet,
wennſiezwarniht im Jnland perſönlichausgeübt
wird,aberihr wirtſchaftlicherErfolgdexinländi-
ſchenVolkswirtſchaftunmittelbarzu dienenbe-
ſtimmtiſt. AuchEinkünfteaus nichtſelbſtändiger
Arbeitvon Schiffsperſonalauf deutſchenSchiffen
unterliegender beſchränktenSteuerpflicht,ſoweit
niht unbeſchränkteSteuerpflichtgegebeniſt.
(3) Die Lohnſteuerbemißtſi unbeſchadet‘der

Vorſchriftdes$39Abſatz1Ziffer2:
1. wennes ſi< umBezügeaus inländiſchen
öffentlichenKaſſen,einſchließli<derKaſſen
derDeutſchenReichsbahnundderReichsbank
handelt,dieandeutſcheReichsangehörigege-
zahltwerden,nah demdemArbeitgeberbe-
fanntenFamilienſtand(£834,35)desArbeit-
nehmers.DerArbeitnehmeriſtberechtigt,den
für ihn maßgebendenFamilienſtanddein
Arbeitgeberdur eineamtlicheBeſcheinigung
nachzutveiſen;

2. wenndieVorausſeßungenvonJiffex 1 nicht
vorliegen:
a) beiZahlungdesArbeitslohnsfür Lohn-

R ($33) nah Spalte4
er Lohnſteuertabelle(verheiratet),Die
Lohnſteuerbeträgtabermindeſtens10vom
HundertdesArbeitslohns;derArbeits-
lohn iſt dabei um denBetrag von
39Reichêmarkmonatli<h(9Reichêmark
wöchentlich,1,50Reich8marktägli, 0,75
Neichsmarkvierſtündlich)zuzüglichetwaiger
nah Abſaßg4 beſcheinigterWerbungs-
koſtenzukürzen;

b) beiZahlungvonfonſtigenBezügen10vow
HundertderſonſtigenBezüge($35Ab-
ſaß1 Ziffer2 Buchſtabea). Die Vox-
ſchriftdes$35Abſatz2 giltentſprechend.

Die¿Dor[Getender$$7 bis28ſindnichtanzu-
wenden, :



(4) Weiſt der beſchränktSteuerpflichtigenach,
daßſeineWerbungskoſtenmehrals39Rrichsmark
monatlichbetragen,fo iſt derüberſteigendeBetrag
von demzuverſteuerndenArbeitslohnabzuſeßen,
wenndasfür denArbeitgeberzuſtändigeFinanzamt
einedenVorſchriftendes$27entſprechendeBeſchei-
nigungausſtelltundderArbeitnehmerdieſedem
Arbeitgebervorlegt.
(5) BeſchränktSteuerpflichtige,die Arbeitslohn

aus inländiſchenöffentlichenKaſſen einſchließlic;
derKaſſenderDeutſchenReichsbahnundderReichs-
bankmit Rückſichtauf ein gegenwärtigesoder
früheresDienſtverhältnisbeziehenunddieſeitdem
1.April 1921 ihrenWohnſißodergewöhnlichen
Aufenthaltin einemaufGrunddesVerſaillerVer-
trags vom DeutſchenReichabgetrenntenGebiet
haben,werdenmitihremArbeitslohnvonderLohn-
ſieuerfreigeſtellt,ſolangeundſoweitdieſeEinkünfte
in demGebiet,in demdiebeſchränktSteuerpflich-
tigenihrenWohnſigodergewöhnlichenAufenthalt
haben,einerentſprechendenSteuerunterliegenund
dies nah $ 37 Abſag 3 Say 2 beſchemigtiſt
Soweitin Staatsverträgenetwasanderesbeſtimmt
iſt oderdieDoppelbeſteuerungauf andereWeiſe
beſeitigtiſt,hatesdabeiſeinBewenden.
(6) Der an ausländiſcheArbeitnehmergezahlte

Arbeitslohnunterliegtniht derLohnſteuer,wenn
es ſichum eineArbeitsleiſtungvonnur vorüber-
gehenderDauer währenddes Aufenthaltscines
deutſhenSchiffesin einemausländiſchenHafen
handelt.

C. VerwendungdereinbehaltenenLohnſteuer
($841bis46)

“bführu a
“1allgemein($28EStG) 8 41

(1) Der Arbeitgeberhatvorbehaltli<derVor-
ſchriftdes$42dieeinbehalteneLohnſteuerfürLohn-
zahlungenin derZeitvom1. biszum15.eines
Kalendermonatsbiszum20.dieſesKalendermonats,
für Lohnzahlungenin der Jeit vom16. bis zum
SchlußeinesKalendermonatsbiszum5.desfolgen-
denKalendermonatsan diceKaſſedesFinanzamts
derBetriebſtätteoderancinevomOberfinanzpräſi-
dentenbeſtimmteKaſſebaroderdur<Überweiſung
auf das Poſiſche>-oderBankkontoder Kaſſein
einerSummeundohneBezeichnungdereinzelnen
Arbeitnehmerabzuführen.AnKaſſenhilfsſtellendarf
dieeinbehalteneLohnſleuerniht abgeführtwerden.
DieabgeführtenBeträgeſindausdrülih alsLohn-
ſteuerzubezeichnen.Es iſt anzugeben,aufwelchen
Zeitraumſieentfallen.
_(2)Die in dererſtenHälfteeinesKalendermonats
einbehalteneLohnſteuerbrauchtbis zum20. dieſes
Kalendermonatsnichtabgeführtzuwerden,wennſie
für dieſämtlichenArbeitnehmerderBetriebſtätte
insgeſamtniht mehrals 200Reichômarkbeträgt.
SieiſtdannzuſammenmitderinderzweitenHälfte
KalendermonatseinbehaltenenLohnſteuerbis

zum5. desfolgendenKalendermonatsabzuführen.
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, db)beiKleinbetrieben842 ($38EStG)
Arbeitgeber,diezu BeginneinesKalenderjahrs

oderbeiEröffnungdesBetriebsniht mehrals fünf
Arbeitnehmerbeſchäftigen,brauchenin dieſem
KalenderjahrabweichendvonderVorſchriftdes$41
die einbehalteneLohnſteuererſtdannabzuführen,
wennſiefür diegeſamtenArbeitnehmerderBetrieb
ſtättedenBetragvon50Reichsmarküberſteigt.Die
in einemKalendervierteljahreinbehalteneLohnſteuer
iſt jedochohneNükſichtaufihreHöheſpäteſtensbis
zum5.desaufdenAblaufdesKalendervierteljahrs
folgendenKalendermonatsabzuführen.DasFinanz
amt kann im einzelnenFall beſtimmen,daß die
Lobnſteuernach$41abzuführeniſt.

8 4 Betriebſſtätte(538 ESt
BetriebſrätteimSinn dieſerVerordnungiſt der

Betrieb oder Teil des Betriebs des Arbeitgebers,
in demdieBerechnungdesArbeitslohnsunddex
LohnſteuervorgenommenwirdunddieSteuertarten
derArbeitnehmeraufbewahrtwerden.Als Betrieb.
ſtättegilt au<derHeimathafendeutſcherHandels
ſchiffe,wenndie Needereiim Inland keineNieder
laſſunghat.

Lohnſteueranmeidung
8 44 $36EStG,$12AO)

(1) Der Arbeitgeberhatunabhängigdavon,ob
diecinbehalteneLohnſteuerandieKaſſedesFinanz-
amtsabgeführtwordeniſt,
a) im Fall des$ 41 nachAblauf einesjeden
Kalendermonats,ſpäteſtensbis zum 5. des
folgendenKalendermonats,

b) imFall desJT42 na<Ablauf einesjeden
Kalendervierteljahrs,ſpäteſtensbiszum5.des
auf deuAblauf folgendenKalendermonats,

der Kaſſe desFinanzamtsder Betriebſtättecine
Lohnſteueranmeldungnah demMuſter in Anlage3 FA
zu überſenden.Die Lohnſteneranmeldungiſt von &%,,
demArbeitgeberodereinerPerſon,die zu ſeinex “>
Vertretungre<tli<befugtiſt, zu ünterſ<reiben.
Sie kannauf denPoſtabſchnittgeſeßtwerden.
Vordru>ezuAnmeldungenwerdendenArbeitgebern
auf AntragvomFinanzamtkoſtenlosgeliefert.
(2) Die Lohnſteueranmeldungmuß auh dann

abgegebenwerden, wenn der Arbeitgeberin dem
AnmeldungszeitraumLohnſteuernichteinzubehalten
braut, Jn dieſemFall hater in derLohnſteuer:
anmeldungzubeſcheinigen,daßer imAnmeldungs
zeitraumkeineLohnſteuereinzubehaltenhatte.Von
derVerpflichtungzur AbgabeweitererLohnſteuer-
anmeldungenwirdderArbeitgeberfrei,wenner
Arbeitnehmer,für dieer nah $31 einLohnfonto
zu führenhat,niht mehrbeſ<äftigtunddiesder
KaſſedesFinanzamtsderBetriebſtättemitteilt.
(3) Das Finanzamthat denordnungsmäßigen

EingangderAnmeldungenzuüberwachen,nötigen-
falls na<$ 202derReichsabgabenordnungzu
erzwingen.
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Unregelſmäßigkeitenbeider
Abführung($38EStG)

Reichsgeſetbkatt,Jahrgang1938,TeilI
anmeldung($44) abgegebenhat. DemErwerbexS45

° cinesBetriebsiſ im ¡FalldesAbſagzes1Say 2 einVleibendiefälligenZahlungen(8 411,42)eines
Arbeitgebersqus oder erſcheinendie geleiſteten
Zahlungenauffallendgeringundhatauc einebe-
ſondereErinnerungfeinenErfolg, ſo hat das
«Finanzamtden ſäumigenBetriebna< L$ 50ff.
außerderNeihezu prüfenundgegebenenfallsdie
Abführung der einbehaltenenLohnſteucexna
IL 325. dexNeichsabgabenorduungzu erzwingen.
Das Finanzamtfann von einerVrüfung desBe-
triebsanßerderReiheabſehen,dieHöhederrü
ſtändigenLohnſteuernach$217derReichäabgaben-
ordnungſätzenunddenArbeitgeberin Höhedes
geſchägtenNückſtandeshaftbarmachen(£16),

$ 4

(1) Der ArbeitgeberhaftetdemReichfür die
Einbehaltungund AbführungdexvomArbeitslohn
cinzubehaltendenLohnſteuernebendem Arbeit-
nehmer,ÜbereignetderArbeitgeberſeinenBetrieb,
jo haftetder Erwerber nebenihm für die Lohn-
fſieuer,die ſeit dem Beginn des levten vor der
ÜbereignungliegendenKalenderjahrsandasFinanz-
amtabzuführenwar.
(2) Die HaftungdesArbeitnehmersbeſchränkt

ſichaufdieFälle,in denen:
|. der Arbeitslohn niht vorſcbriftämäßigge
kürztwordeniſt,

2. derArbeitnehmerderihmnach$22Abſag2,
$23 Abſaßv2 obliegendenVerpflichtung,die
Berichtigung der Steuerkarte zu beantragen,
nichtre<tzeitigna<gekommeniſt,

3, der Arbeitgeberdie einbehalteneLohnſteuer
nichtvorſchriftsmäßigverwendethat und
demArbeitnebmerdiesbekanntiſt. Jn dieſem
¿FallerliſchtfeineHaftung,wennderArbeit-
nehmerdeuSachverhaltdemFinanzamtun-
verzüglichmitteilt.

(3)Gegendiena denAbſäven1 und2 haftenden
Verſonen iſt ein ſchriftlicherHaftungsbeſcheidzu
erlaſſen. Dieſer muß außer der Höhe der nach-
gcfordertenLohnſteuerenthalten:

1. eineBelehrungdarüber,daßder Einſpruch
binneneinesMonats zuläſſigiſt unddaßder
Einſpruchbei demFinanzamteinzulegenift,
das.denKoftungsbeſcheiderlaſſenhat,

2, dieGrundlagenfür dieFeſtſebungderLohn-
ſteuer,ſoweit ſie demSteuerpflichtigenno<
nict mitgeteiltſind, °

3. cineAnweiſung,wo undwanudie Steuer
zuentrichteniſ (Leiſtungsgebot).

(4) EinesHaftungsbeſcheidsundcinesLeiſtungs-
gebotsbedarfes niht, wennder na< Abſäßen1
und2zurZahlungVerpflichtetevordemFinanzamt
oderdemmit derNachprüfungdesSteuerabzugs
BeauftragtendesFinanzamtsſeineVerpflichtung
zux Zahlungder Lohnſteuerſchriftlihanexfannt
oderderArbeitgeberüberdievonihmeinbehaltene,
aber niht abgeführteLohnſteuereine Lohnſteuer-

Haftungsbeſcheidauh dannzu erteilen,wenndie
Lohnſteueranmeldungvorliegt.

N. SonſtigePflichtendesArbeitgebers
($847 bis 49)

847 ($12ESt)
(1) Der Arbeitgeberhat nah AblaufdesKa-

lenderjahrsaufdexSteuerkartedesArbeitnehmers
für dasabgelaufeneKalenderjahrdemVordru>auf
derzweitenSeiteder Steuerkarteentſprechendzu
beſcheinigen,währendwelcherZeitderArbeitnehmer
im abgelaufenenKalenderjahxbei ihm beſchäftigt
geweſeniſt undwievielin dieſerZeit derArbeits-
lohn(einſchließli<Sachbezüge)unddiedavonein-
behaſteneLohnſteuerbetragenhaben (Lohnſteuer-
beſcheinigung).Der ArbeitgeberhatamSchlußdex
LohnſteuerbeſheinigungdemVordru>entſprechend
dieMerkmaleder SteuerkartedesArbeitnehmers
für dasfolgendeKalenderjahreinzutragen.
(2) EndetdasDienſtverhältnisvordem31.De-

zemberdesKalenderjahrs,ſo hat derArbeitgeber
die LohnſteuerbeſcheinigungſchonbeiBeendigung
desDienſtverhältniſſesauszuſhreiben.Der Vor-
dru>für dieMerkmalederSteuerkartedesArbeit-
nehmersfür das folgendeKalenderjahrbleibtin
dieſemFall unausgefüllt.
(3) Das Finanzamtfannauf Antragzulaſſen,

daßArbeitgeber,beidenendieüblichenVerhältniſſe
desWirtſchaftszweigsesmit ſichbringen,daßvor-
übergehendſtoßweiſecineim Verhältniszur nor-
nalen Anzahl von Arbeitnehmerndes Betriebs
großeZahl vonAushilfsfräftenbeſchäftigtwird,
derenDienſtverhältnisnur furzeZeit dauert,oft
fogarandemſelbenTagbeginntandendet(Tage-
lohner),von der Ausſchreibungder Lohnſteuer-
beſcheinigungjeweilsna<BeendigungdesDienſt-
verhältniſſes(Abſaßg2) für ihre Aushilfskfräfte
(Tagelöhner)abſehen.Jn dieſemFall iſt erſtnah
AblaufdesKalenderjahrsfür jedeimabgelaufenen
KalenderjahrbeſchäftigtgeweſeneAushilfskrafteine
beſondereLohnſteuerbeſcheinigungdemFinanzamt
der Betriebſtätteeinzuſenden.Dieſe Ermächtigung
beziehtſichnur aufdieAushilfskräfte(Tagelöhner),
nichtdagegenauf die ſonſtigenArbeitnehmerdes
Betriebs. :

(4) Der ArbeitgeberhatdieLohnſteuerbeſcheini-
gungaufGrundderEintragungenin demLohn-
fonto($31)auszuſchreiben.
(5) DemArbeitnehmeriſ jedeAnderungder

vom ArbeitgebervorgenommenenEintragungen
verboten.

&48 Lohazettei($12AO)
(1)Der ArbeitgeberhatunbeſchadetderVor-

ſchriftdes$47 ohneveſondereAufforderungfür
Arbeitnehmer,derenArbeitslohnimKalenderjahr



Nr. 13 — Tag derAusgabe:10.Februar1938 169
denBetragvon8400Reichamarküberſtiegenhat,| alsauc deröffentlich-rehtlicenArbeitgeber,dieim
bis zum31, Januar desfolgendenKalenderjabrs| Bezirkdes FinanzamtseineVetriebſtätteunter

à„ Lohnzettelnah demMuſter in Anlage4 an das für| halten. Haushaltungen,in denennur geringen

lichenAufenthalt) zuſtändigeFinanzamt zu über:
ſenden.Vordruckezu LohnzettelnwerdendenAr:
beitgebernauf Antrag vomFinanzamtkoſtenlos
geliefert.
(2) Bei Arbeitnehmern,die nur während:eines

TeilsdesKalenderjahrsbeimArbeitgeberbeſchäftigt
waren, iſt für die Frage, ob der Arbeitslohn
8400Reichsmarkim Kalenderjahrüberſtiegenhat,
vondemArbeitslohnauszugehen,derſi< beiUnm-
re<nungaufeinenvollenJahresbetragergibt.

(1) Die BehördendesReichs,der Länderund
Gemeinden(Gemeindeverbände)und die ſonſtigen
KörperſchaftendesöffentlichenRechtshaben— wie
alle ſonſtigenArbeitgeber— die Lohnſteuernach
FS29 bis 48 einzubehalten.Die öffentlicheKaſſe
hat bei AuszahlungdesArbeitslohnsdie Nechte
und Pflichtendes Arbeitgebersim Sinn dieſer
Vorſchriften.
(2) Wird einArbeitnehmer,derdenArbeitslohn

im voxaus füx einen ZJahlungszeitraumerhalten
hat,währenddieſerZeiteineranderenDienſtſtelle
überwieſenundgehtdieZahlungdesArbeitslohns
auf dieKaſſedieſerDienſtſtelleüber,ſo hat die
früherzuſtändigeKaſſein dexLohnſteuerbeſcheini
gung($47) denvollenvon ihr gezahltenArbeits-
lohnund die davoneinbehalteneLohnſteuerauch
dannaufzunehmen,wennihr einTeil desArbeits-
lohnsvoydernunmehrzuſtändigenKaſſeerſtattet
wird. Die nunmehrzuſtändigeKaſſehat dender
früher zuſtändigenKaſſe erſtattetenTeil desArbeits-
lohnsin die von ihr auszuſchreibendeLohnſteuer
beſcheinigungniht aufzunehmen.
(3) Die Oberfinanzpräſidentenkönnenzulaſſen,

daßdievonmehrerenKaſſeneinerVerwaltungein-
behalteneLohnſteuerandieKaſſeeinesFinanzamts,
an die Oberfinanzkaſſeoderunmittelbaran die
Reichshauptkaſſeabgeführtwird. Liegendie aus-
zahlendenKaſſenin mehrerenOberfinanzbezirkfen,ſo
entſcheidetderReichsminiſterderFinanzen.
(4)ÖffentlicheKaſſenhabenalljährlichſpäteſtens

biszum31.Januar demfür ſiezuſtändigeninanz-
amteinVerzeichnisderaußerhalbdesReichswoh-
nendenoderſi< aufhaltendenVerſonenzu über-
ſenden,an die ſie währenddes abgelaufenen
KalenderjahrsregelmäßigwiederkehrendeBezüge
mit Rücfſichtaufeinegegenwärtigeoderfrühere
DienſtleiſtungoderBerufstätigkeitgezahlthaben.

V. Nachprüfungdes Steuerabzugs
($850bis 55)

_Das Finanzamtüberwachtdieordnungsmäßigr
EinbehaltungundAbführungderLohnſtenerdur<
einePrüfung(Außenprüfung)ſowohlter privaten

#Reichsgeſeubl,19381

lohnteHausgebilfinnenbeſchäftigtwerden,ſind in
derRegelnichtzuprüfen.

& 51
Die Außenprüfunghat ſi) hauptſächlichdarauf

zu erſtre>en,ob ſämtlicheArbeitnehmer,auchdie
nichtſtändigbeſchäftigten,undallezumArbeitslohn
gehörigenEinnahmen,gleichgültig,in welcherForm
fie gewährtwerden,demSteuerabzugunterwvrfen
werdenund ob bej dexBerechnungder Lobmſteuer
vonder richtigenLohnhöheansgegangeniſt,

8 52
(1) Für die Überwachungund Nachprüfungdes

SteuerabzugsiſtbeimFinanzamreineArbeitgeber
karteinachdenBeſtimmungendexBuchungsordiamg
für dieFinanzämterzuführen.
(2)Die Außenprüfungiſt planmáßigſo zu ge

ſtalten,daßineinemvomOberfinanzpräſidentenfeſt
zuſebendenZeitabſchnittjedeBetriebſtättemindeſtena
einmalnahgeprüftwird. DieOberfinanzpräſidenten
treffenau<dieweiterenAuordnungenüberdieGe
ſtaltungderAußenprüfung.

Verpflichtungdes Arbeit-S 93 gebers(LE193,191,195AO,
(1)Die Arbeitgeberſindverpflichret,denmitder

Nachprüfungdes SteuerabzugsVeauftragtendes
Finanzamts,wennſieeinenmitLichtbildundDienſt
ſtempelverſehenenAusaweisderzuſtändigenFinauz-
behördevorlegen,das BetretenderGeſchäftaräume
in denüblichenGeſchäftsſtundenzu geſtattenund
ihnendieerforderlichenHilfsmittel(Geräte,Beleuch
tung)undeinenangemeſſenenNaumoderArbeits
plabzurErledigungihrerAufgabenzurVerfügung
zuſtellen.
(2) Die Arbeitgeberund ihre Angeſtelltenhaben

denBeauftragtendesFinanzamtsEinſichtin die
von ihnenaufbewahrtenSteuerfartender Arbeit
nehmer,in dienah $31vorgeſchriebenenAufzeich
nungenundin dieLohnbücherderBetriebeſowiein
dieGeſchäftsbücherundUnterlagenzugewähren,fo
weit diesna<demErmeſſendesPrüfendenfür die
Feſtſtellungder denArbeitnehmerngezahltenVer-
gütungenaller Art und für die Lobnſteuerprüfnng
erforderlichiſt.
(3) Die ArbeitgeberhabenfernerjedezumVer-

ſtändnisder BuchaufzeihnungenvomLVrüfenden
verlangteErläuterungzugeben.
(1) Die Arbeitgeberhabenauf Verlangendem

Beauftragtendes¿Finanzamtsau überſonſtigefür
denBetriebtätigeVerſonen,beidenenesbeſtritten
iſt, obſieArbeitnehmerdesBetriebsſind,jedege-
wünſ<teAuskunftzurFeſtſtellungihrerStenerver
bâltnifſezugeben.

41
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$54
(1) Die ArbeitnehmerdesBetriebshabendem

mitderPrüfungBeauftragtenjedegewünſchteAus-
funft überArt undHöheihresArbeitslohnszu
gebenund auf Verlangendie etwain ihremBeſitz
befindlichenSteuerkarten($ 29) ſowiedieBelege
überbereitsentrichteteLohnſtenexvorzulegen.
(2) Dexmit derVrüfungBeauftragteiſ auh

berechtigt,vonVerfonen,beidenenesbeſtrittenift,
ob ſie ArbeitnehmerdesBetriebsſind, jedege-
wünſchteAuskunftzurFeſtſtellungihrerSteuerver-
hältniſſezuverlangen.

Y 99
(1)Die TrägerderNeichsverſicherungna<der

ReichsverſicherungsorduungunddieTrägerderVer-
ſicherungnah demAngeſtelltenverſiherungsgeſetz
habenden Finanzbehördenjedezur Durchführung
desSteuerabzugsundderdenFinanzämternob-
liegendenPrüfungundAuffichtdienlicheHilfe zu
leiſten.InſoweitfindendieVorſchriftendes$1-12
dexReichsverſicherungsordnungunddes$ 346des
AngeſtelltenverſicherungsgeſeßeskeineAnwendung.
(2) ÜberdieZuſammenarbeitderFinanzämter

mit denTrägern derNeichsverſicherungtreffendie
Oberfinanzpräſidentenmit dieſendienäherenVer-
einbarungen.

Berlin,6.Februar1938

VI. Übergangs-und Schlußbeftimmungen
($856 bis 58)

Y 56
Das FinanzamtderBetriebſtäitehataufAnfrage

einesBeteiligtendarüberAuskunftzugeben,obund
inwieweitim einzelnenFall dic Vorſchriftenüber
dieLohnſieueranzuwendenſind.

Sor
Soweitin denVorſchriftendieſerVerordnung

derWohnſitzdesArbeitnehmersmaßgebendiſt, cin
inländiſherWohnſiß.jedo<nichtbeſteht,tritt an
ſeineStellederinländiſchegewöhnlicheAufenthalt
und,wenzeinſolchernit beſteht,dieBetriebſtätte.

DieſeVerordnungtritt am1.Januar 1938in
Kraft. Bei laufendemArbeitslohngilt fieerſtmalig
für dieLohnſteuervondemArbeitslohn,der für
einenLohnzahlungszeitraumgezahltwird,dernah
dem31.Dezember1937endet.Mit dieſerWirkung
führungdesSteuerabzugsvomArbeitslohn(Erſte
Lohnſteuerdur<hfſührungsverordnung)vom 29.No-
vember1934(Reichsminiſterialbl.S. 713).
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Anlage1
(Zu$9Abſatz3j

(1. Seite)

Steuerkarte19
Gemeinde … Bezirk
Finanzamt ” ”

tE ReligionsbekenntnisFamili ' '
undVorname a)desArbeit:
Stand,Beruf EE eten nehmers
Wohnfſiy E ' Rifa
Wohnung »)ſeines

Chegattengeborenam 5 . y tSE EStaanpaidneine
{Geburtsort) (Kreis, Aut)

I. Vorbehaltenfür die W'elærsteuercintragungen

II. a)Angabe,ob ledig,verheiratet,
verwitwetodergeſchieden

h)WievielminderjährigeKinder
(dieZahi in Buchſtaben)Hhlenzue
HaushaltungdesArbeitnelmers?

Raum fär weitereEintragungenderBehêrde,welebedieSteuerkarteans
geſchriebenbat(BerichtigungvonSchreibjeblernuſw ,AnderungdesFamilien:
Lande,AvèſchreibungmehrererSteuerkarken).

(Stempelderdie
Steucrkarteaus-
ſ>reibendenBehörde) N ;:

{Name}

IT. WieoielvolljährigeKinder
(die Zahl in Buchſtaben)bis zu 25 Jahren
werdenauf KoſtendesArbeitnehmersfür cinen
Berufausgebildet?

(StempelderGemeinde) (Stempri) (Nam)
e 7(Name,Datum)

Raum für EintragungendesFinanzanits(z.B. Vermerküberdie als ſteuerfreiabzuſetzendenVeträge).

1%
(Stempel)

(Name)

(WeitereEintragungenſieheRückſeite.)
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DieſeEintragunggilt vom biszum e. 19.., wennnihtWiderruferfolgt.

ETTN erarinatunteuantacttnnancenccnnnandninanunaniPOuil
(Stempel)

(Name)
Lohnſteuer:undWehrfteuerbeſcheinigungenfür dasKalenderjahr19...

Der Arbeitnehmeriſt im Kalenderjahr19. in meinem—unſerem—Betrieb beſchäftigtgeweſen

In dieſerZeithabenbetragen NameundWohnungdesArbeitgebers
vom bis derArbeitôlohn e ehehe — Firmenſtempel-

(einſchl.Sachbezüge)| þ)Wehrſteuer Unterſchrift
' RAM RM

1 2 3 4 5
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(3.Seite}

Zur Beachtung!
I. JederArbeitnehmer(EmpfängervonLohn,Gchalt,Ruhegeld,Witwengeldu.dgl.)hat ſeine
Steuerkartedem Arbeitgebervor Beginn desKalenderjahrs19 oder vor Veginn eines
Dienſtverhältniſſesvorzulegen.Solange die Vorlegungnicht erfolgt iſt, muß der Arbeit-
gebereineerhöhteLohnſteuer,beinah dem31.12.1913geborenenmännlichenArbeitnehmern
außerdemWehrſteuer,einbehalten.

IL 1. JederArbeitgeberhatnah AblaufdesKalenderjahrs19. dicaufSeite2 vorgeſchene
Lohn-undWehrſteuerbeſcheinigungin denSpalten1 bis5 auszuſchreibenundferneram
SchlußderBeſcheinigungdemVordru>entſprechenddieMerkmalederSteuerkarte19.
anzugeben.Dabeiiſ in Spalte4 uur dieeinbehalteneLohn-undWehrſteuereinzutragen;
Vürgerſteueriſt dagegenniht einzutragen.EndctdasDienſtverhältnisvordem31.Dezember
19... ſo hat derArbeitgeberdieBeſcheinigungin denSpalten1bis5 ſhon beiBeendigung
desDienſtverhältniſſesauszuſchreiben; der für die Merkmaleder Steuerkarte19 vor-
geſeheneVordru>bleibtin dieſemFall unausgefüllt.
Dem Arbeitnehmeriſt jedeÄnderungder vomArbeitgebervorgenommenenEintragungen
verboten.

t&

II AnderungderEintragungenanf derSteuerkartekannderArbeitnehmerz.B. beantragen:
+zurBerichtigungvonSchreibfehlern,RechenfehlernundähnlichenoffenbarenUnrichtigkeiten;
. beiÄnderungdesFamilienſtands(z.B. Heirat,GeburteinesKindes);
. zur Berüſichtignng volljährigerKinder bis zu 25 Jahren, die auf Koſten des Arbeit-
nehmersfür einenBeruf ausgebildetwerden;

4. wennein verwitweterodergeſchiedenerArbeitnehmer,auf deſſenSteuerkartekeinKind
vermerktiſt, das50.Lebensjahrnoh nit vollendethatundausſeinerfrüherenCheein
Kindhervorgegangeniſt, oderwennledige,verwitweteodergeſchiedeneweiblicheArbeit-
nehmer,aufderenSteuerkartekeinKind vermerktiſt, das50,Lebensjahrnochniht voll-
endethabenund ein Kindgeborenhaben,das nichtJude iſt. DieſenArbeitnehmernwird
auf Antrag beſcheinigt,daß ſie für die Bere<hnungderLohnſteuerals verheiratetgelten;

9. zur Berückſichtigungvon Hausgehilfinnen.Wird dieZahl derHausgehilfinnenniedriger,
jo iſt derArbeituehmerverpflichtet, ſpäteſtensnah AblaufeinesMonatsdieBerichtigung
derSteuerkartezubeantragen;

6. zur BerüſichtigungaußergewöhnlicherBelaſtungen(z.B. durchUnterhaltmittelloſer
Angehöriger,Krankheituſw.);

. zur Berü>ſichtigungvonWerbungskoſten(z.B. Berufsverbandsbeiträgen,Ausgabenfür
FahrtenzwiſchenWohnungundArbeitsſtätte,Werkzeuge,Berufskleidung)undyonSonder-
ausgaben(z.B. Beiträgenzu Kranken-,Lebens-,Unfall-uſw.VerſicherungenundBau-
ſparkaſſen,fernerSchuldzinſenundKirchenſteuern),ſoweitdieWerbungökoſtenundSonder-
ausgabenzuſammendenBetragvon39.Z.{ monatlichüberſteigen.

x DieAnträgeſind
; imFall UL1 beiderBehörde,welchedieEintragungvorgenommenhat,

in denFällen II 2 bis 4 bei derBehörde,welchedie Steuerkarteausgeſchriebenhat, bei
VerlegungdesWohnſiyesbeiderGemeindebehördetes neuenWohnſizes,

in denFällen IXI 5 bis 7 beimFinanzamt
zuſtellen.Steuerkarte19. undBelegeſindbeizufügen.

TD

WO

IV. WergleichzeitigbeimehrerenArbeitgebernbeſchäftigtiſt, kannbeiderGemeindebchördedie
Ausſte!lungeinerzweitenoderweiterenSteuerkartebeantragen.

V, JedeÄnderungderamtlichenEintragungenaufderSteuerkartedurchdenArbeitnebmecr,ten
ArbeitgeberoderandereprivatePerſoneniſt verboten. Der Arbeitgeberdarf die von zu-
ſtändigerStelle vorgenommeneÄnderung(AbſchnittI[1) grundfäßlicherſtbeidenLehnzahlungen
berüd>ſichtigen,dieernah VorlagedergeändertenSteuerkarteleiſtet.

Reich3geſeybl.19381 45
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(4.Seite)

Vorbehalten

für dieAnforderungderBürgerstener



Anlage 2
(Zu$ 32Abſak 1)

Stufe Die Lohnſteuerbeträgtbei einemArbeitnehmer,der zu behandelniſt als

Arbeitneluner—-
‘ve| Monatslohn| ledig)e 2 3 4 O a za 910as Kind |Kindern| Kindern| Kindern| Kindern| uenKindern| Kindern Kindern: Kindern_ MM AMA AA ARAURE AK RA RA AA AA a4 RA
1 2 5 4 s 67 8 o ou

mehr
als — bis

1 184,50— 91 0,78 — — -
2 91— 104 1,82 — = - =
È 104— 117 3,64 1,30 | -—- -
4| 117—130| 546) 2,08)-
5 130— 143 7,28 3/38 0,75
6 | 143-—156 9,10| 4,42 1,82; — -
7 156— 169 10,92 0/46 2,66 1,04 S
8| 160—182 |}13,52) 6,50) 416 Ls2 -— -
9] 182—195 16,12 7,80| 4,94 2,86 --
10| 195—208|}1840| 8,81] 3,08, 4,16: 0,52 -
11| 208—221| 21,06| 10,14| T7o2 494 1,56
12| 221—234| 23,92| 1144| 832 5,98 82,60.
13| 234—247| 27,0412,74 962 702 3,64
14| 247—260} 29,90| 14,30| 10,92 T0. 4,68.
16| 260—273| 33,02 zo ilo6 85s Dre 078,
16| 273—286| 34,54| 17,68| 13,— 962 G2 1,2
17| 286-299| 37,96| 19,50| 1404 10,0 6,76 3,12
18| 299—312| 40,82| 21,06| 15,84!1118 7,54 416 -
19| 312—8325| 43,42| 22,62| 16,38 11,96 To 442 -
20| 325—338| 46,02| 23,92| 17,12 13,— 8,58 442 =
21| 838—351| 48,36| 25,48| 18,4613,78 910 468 -
2 | 851—364| 50,98| 27,04| 19,76 1456 962 5,20 0,26
29| 364—-377| 53,56| 28,60| 20,80,15,24 10,40 5,20 1,04
4 | 377-390| 55,90| 30,16| 21,84| 16,8810,02 5,46 1,04
2%| 390—403| 58,50| 31,72422,88 17,16.11,44 Da 1,30
2%| 403—416 |} 61,10| 33,28| 24,18 17,04 11,96 dO,o981,39
27| 416—429| 63,44| 34,84| 25,48!18,72 12,74 6,24 1,20 -
=| 429—442| 66,01| 36,19| 26,78 19,76 13,26 6,50: 1,36
=| 442-—435| 68,28| 38,48| 28,84 20,54 13,78 To 1,30 E
30| 450—468| 70,98| 40,56| 29,90| 21,22 1430 7,28 1,56
3 | 468—481| 73,58| 42,61| 31,9822,8815,08 T4 1,56
R | 4681—494| 76,18| 44,72| 33,8024,1815,66:8,06 1,56
8%| 494—507| 78,52 46,80| 35,88 26,— 1664 824 L156 - -
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Stufe Die Lohuſteuerbeträgtbei einemArbeitnehmer,der zu behandelniſ als

Arbeitnehmermit*)
Lfde. WMongakslkobnledig!) l ME - 1 2 3 4 5 1j 7 8 1 1Nr. jeiratety : — E DE _ o _. _ O

Kind Kindern Kindern|Kindern| KindernKindern Kindern:Kindern| Kindern Kinde:
M Ml AA A RH RI RL RK E pK AK AK 8:1 2 3 1 Z a 7 * i ü 16 il 12 13 ñ

mehr | |
als - big | ; ‘ / | |

44 307 d20| Bl i2| deen| BTG 27,56 172 Dio Los -
35 520 583] 83,16| 50,96| 3978s 29,88 18,20 92! L156! = |
36| 33 546]06,06| 53,56| Hao 31,20!19,2410,14)Lud, |
37| 346 509) 89,18| 5,64| 43,94 B28 2028 IO 1,82 ;
38| 000. 372/92,80| 07,72| 46,02Blos 2lo6 Ils Lz! |
30 72 ONOPD2| D9,50| 47,4 36,4021,4 1170 Lag a
40| 585 298 8,54| Glez| 49,02 37,06 23,14. 12,22 281 |
41 IM, GIT 1OLGo| O31) DLs B02 23,92 12,74 2,81 Law
2 GH 6241101,7<| 05,52| 3,05 los 244 13 2,31 / |
13624 637107,06| 67,60| 54,6042,6425,4813,52234 Oj
44| 637 620/111,02| 69,42| 56,68 44,20 26,26 14,04 2,94 ==
45 630 663 114,14| 7L,24| 58,50 45,76 26,78 14,56 2,60
46| 6683- 6761117,26| 73,82| 60,55 47,32 27,56 15,08. 2,60 - |°
47| 676 689/120,33| 75,40| 62,4048,83828,081,60 2,60. — |
48| 689— 702/123,50| 77,22| Ghs 20,4 2886 1612) 2,60, |
49| 702 T6 126,62| 79,01| 66,3052,—29,64"16,64312 — |
50| 75- 728/129,74| 8l2 | G12 DR 30,12!1690 416 - |
570 7W— 7411132,36| 83,20| 70,20 955,88 31,20| 17,12 5,20| - - |
92| 7H 754/135,08| 85,02| 72,28 D746 BLT2! 17,94 6,24| |
Öl 754 767|139,10| 86,34| 74,10 59,28 32,50| 19,24 7/54 |
94| 67 780112,22| 88,02| 76,18 61,38633,80| 2054 8,84, — |
20| TRO 793/145,34| 91, | 78,— 63,1835,8621,5410,4 — — — f=
96| 793 806/1418,46| 92,52| 80,0865,2636,92B11 Ul Io |
27| 806—-819/151,58| 94,64| 81,9067,0838,48M Br o
8 | 89 882/154,70| 96,72| 83,98 69,16 40,04 W— lo Br
59| 832 845157,52| M50| 85,80 70,08| 41,60 27,56!15,84 416 — -
80 | 8 858/160,94| 100,62| 87,8873,06| 43,1829,1216,64!3,20 — | a=
61| 828 871/164,06| 102,44| 89,7074,8844,7230,6817,94 G24! — — |
62| B7l-- 884/167,18]104,52| 91,78 76,96| 46,28| 32,24:1924 Ta
63| 884 897/170,30| 106,34| 93,60 78,78 47,84 33,30 20,54) 8 — O — | ae
64| 897-—910/173,42| 108,42| 9,68 80,86| 49,40| 35,3862s 1018
Go| 910 923/176,54| 110,24| 97,5082,68| 30,96| 36,9223,1411,44)Los! — zs
66| 923 936/179,66| 112,32| 99,58 84,76| 52,52- 38,48| 24,44 12,74! 2,08| -
67| 936— 949/182,78| 114,40| 101,4086,58| 54,08| 40,0426,— 1404| 312! — -
68| 949-- 962/185,00| 116,22| 103,4888,6636,16| 41,60| 27,56!15,844,16)— _
69 2 9a/18902| 118,04[105,38090,48 57,98| 43,16| 29,12)1664 5,20 -— =
M | 973-- 988]192,14| 120,12| 107,38 92,56| 60,06| 44,72 30,68 17,94 621 — 25
71| 988-- 1001/195,26| 122,20| 109,2094,38| 61,88| 46,28 32,24!19,24 7,54! — Ses
72 11001-- 1014/19838| 124,02| 111,2896,46 63,96| 47,84| 33,50| 20,54 8,8! — =
73 11014---10271201,50 {125,84| 113,10 98,28| 65,78| 49,40! 35,36| 21,84! 10,14| — -
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Stufe Die Lohnſteuerbeträgtbei einemArbeitnehmer,derzu behaudelniſt als

y Arbeitnehmermil*)al / ; er- - ; :E Monatslohn| ledig)\eiratety|1 2364 G6 78g Y 10
“E. ' Kind |Kindern| Kindern|KindernKindernKindern KindernKindern.Kindern:Kinder!
| MM A BU A A R PH PK PK 3 R AA ANPT 3 4 5s 6 7 go nR

mehr | ' : : '

74 11027—1 040]204,62| 127,92| 115,18*100,36| 67,86| 50,96! 36,92! 23,14 11,44¡| 1,04
75 11040-—1066)209,30| 131,04| 118,04|103,22| 70,98| 53,30| 39,26| 25,48 13,52| 2,00:
76 11066—-1092]215,80| 134,68| 122,20107,12| 74,88 57,20!42,38: 28,a0 16,12: 4,68
7 11092—1118]222,04| 138,64| 125,84|111,02| 78,78* 61,10| Do Bre 1872 Tus:
78 11118-—1144|228,28| 142,48| 130,—| 114,02 82,68 65, 48,62 34,64 2la2i 982. IE
79 11144— 11701234,52| 146,64| 133,64| 118,82 86,52 68,90OL74 37,06823,02 Le Lge
80 11170-—1196]240,76| 150,28| 137,80| 122,72 as 72,60 95,38| 41,08, 27,04) 14,82 83,90.
S1 11196— 1222}247,—| 154,18| 141,44| 126,62| 94,38| 76,70 59,28! 44,20 30,16' 17,42 9,96
S2| 1222—1248/253,24| 158,08| 145,60130,52| 98,2680,60G38 47,8233,26| 20,02 8,32
83 11248-—1274|259,46| 162,24| 149,24|134,42|102,18| 84,50 67,08 50,44| 36,40 22,62 10,92 0,75
a4 (1274-—1300]265,72| 165,88| 153,40/138,32|106,08| 88,40| 70,98| 93,56| 39,52 25,48 13,52 2,86
8 | 1300--- 1326]271,96| 170,04| 157,04|142,22|109,98| 92,30| 74,89| 57,46 42,64 28,69 16,12 4,94
86 /1826-—1332)278,20| 173,68| 161,20146,12113,8896,20| 78,7861,38645,7631,7218,72 7,92
7 11352—1378]284,44| 177,84| 164,84150,02 117,78/ 100,16| 82,68 65,26: Was 3484 21,82 9,62
88 [1378---1404]290,68| 181,46| 169,-—153,92|121,68/104,-—-| 86,58| 69,16 52, | 37,96 23,92 12,22
89 |1404---.1430]296,92| 185,64| 172,64157,82| 125,58107,90| 90,48| 73,06 55,85 4Lo8 27,04 14,62
90 11430— 1456}303,16| 189,26| 176,80| 161,72 129,48 ‘111,80| 94,38| 76,96 59,26 44,20| 30,16 17,42
91 11456-1482)309,40| 193,44| 180,44/165,62133,38115,70* 98,26| 80,46 63,13 47,32 33,28 20,02
92 11482-1508]315,64| 197,08| 184,60|169,52137,28;119,60!102,15 84,76 67,05 50,44| 36,40 22,62
93 11608-1534 321,48| 201,214188,24 173,12 141,15/ 123,59 106,05 88,66 70,94 53,56: 39,52 25,44
94 |1584---1060/328,12| 204,56| 192,40177,32145,08127,10109,95!92,56 Tas 57,16. 42,64 28,60
9% [1560--1 3586|334,36| 209,04| 196,04|181,22148,98131,80113,65| 96,46 78,74 61,36 45,76 31,72
96 |1586-—1612/340,60| 212,65| 200,20185,12 152,65| 135,20 117,78 100,36 82,0« 65,26 48,55 34,41
9 |1612-—1638|346,54| 216,84| 203,84|189,02156,78139,10 121,68104,26 86,54 69,16 52,-- 37,96
W [1638—1664|353,08| 220,48| 208,—:192,92160,63143, 125,58108,1690,45 73,06 55,64!41,04
2) 11664-—1690|359,32| 224,64| 211,64196,62164,56146,99 129,48' 112,06 94,36 76,96 59,54 44,20
100 11690— 1716 365,56| 228,24| 215,80200,72 168,46| 150,60133,38 . 115,96 98,26 80,56 63,44 47,32
101 11716-—1742]371,60| 232,44| 219,44204,62172,88154,70137,28119,86102,1484,76 67,31450,14
102 (1742-1768/378704| 236,0«| 223,60|208,52176,28|158,60141,15123,76106,9488,68: 71,24 53,56
103 [1768-—-1794/384,25| 240,24| 227,24!212,42-180,18|162,50|145,08127,66109,9892,56 T5,14DT7,16
104 11794——1820]390,52| 243,48| 231,40:216,32184,08166,40 148,98131,56113,58 9%,16 79,01 61,36
105| 1820-—1846]396,76| 248,04| 235,04|220,22187,98|170,380152,88135,46 117,78100,36 82,01 65,26
106| 1846 1872]403,—| 251,98239,20:224,12191,88|174,20: 156,78: 139,36121,66104,26| 86,44 69,16
107| 1872-—1898]409,24| 255,84| 242,94|228,02195,78|178,10160,6 143,26125,55108,16890,71 73,06
Wes| 1898-—1924|415,48| 259,48| 247,—|231,92199,68|182,—164,58147,16129,4«112,0694,61 76,96
100| 1924—1950|421,72| 263,84| 250,64|235,82203,58185,90168,48151,06133,34115,9698,51 8,«6
110 [1950-—1976|427,96| 267,25| 254,80|239,72207,48|189,80172,88154,96137,25119,56192,4184,76
UL| 1976—2002| 434,20| 271,14| 258,44243,62211,8s193,70176,25158,5614L14123,76106,8188,06
112| 2002—2028]440,41| 275,08| 262,60247,52215,28|197,60|180,14162,76145,05127,66110,2492,56
13| 2028-—2080|449,50| 281,06| 268,32253,50- 221,—|203,56|185,60168,44151,08133,35:115,9698,51

i e mdH A ELmat

) Sieve&34Abfay2.— ?)Siehe$34Abíau3.— ?)Siehe$34Adbſak4.

Reichsgeſehbl.19381 16
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Stufe Die Lohnſteuerbeträgtbei einemArbeitnehmer,der zu behandelniſt als

Arbeitnehmer mit?)
o Monatslohu ledig")vial 1 | - 2 | ' 3 | 4j _ 5 ÿ ' 7 - 8 | ' 9 10
RE Kind | Kindern | Kindern Kindern |Kindern :Kindern |Kindern Kindern| Kiudern| Kindern| AK JAA AL AK RK RK RA RK RA AK AK RK AL
1 2 3 i & s | 7 8s 9 ow 13 ui

| | |mehr | |
als - bis : : ; | j j è ; j

114 2080-2182 462,28| 288,60| 276,12|261,80228,80|211,38|193,70|176,28|158,86| 141,18|123,76| 106,3:
115 (2182-2184)474,76| 296,66| 283,92:269,10|236,60-219,18| 201,50184,08166,66| 148,98131,56| 114,11
116 (2184-- 2236|487,24| 304,46| 291,72/276,90|2414,40|226,98!| 209,30| 191,88|175,46156,78139,36| 121,91
117| 2236—-2288]499,72| 312,26| 299,62281,70|252,20(234,78||217,10|199,68| 182,26| 164,58| 147,18| 129,74
118 (2288-—-2340|512,20| 320,06| 307,32|292,50260,—242,58|224,90207,18| 190,06| 172,88| 154,96| 137,54
119 (2340- 2392|524,68| 327,86| 315,12/300,80|267,80250,38|232,70215,28197,86180,18162,76145,31
120| 2392-- 2444|037,16| 335,66| 322,92308,10|275,60|258,18240,50!223,08|| 205,66187,98/ 170,56| 153,14
121/2444 2496/54964| 343,46| 330,72315,90 283,40/265,98|248,80230,88| 213,46|195,78/ 178,36| 160,92
122 2496-2548] 062,12| 351,26| 338,52/323,70|291,20|273,78|256,10/238,68:221,26| 203,58186,16| 168,74
123 |2048—2600|574,60| 359,06| 346,32|331,50|299,—|281,58|263,90|246,48!229,06| 211,38193,96| 176,52
124| 2600—2652/587,08| 306,86| 354,12339,30|306,80|289,38|271,70204,28 236,86219,18201,76| 184,31
125 |2652--2704|599,56| 374,06| 361,02347,10|314,60|297,18|279,50262,08|244,66| 226,98| 209,56| 192,13
126| 2704-—2706}612,04| 382,46| 369,72|354,90|322,40|304,98|287,80/269,88252,46| 234,78| 217,86| 199,92
127 (27506—2808]621,52| 390,26| 377,52|362,70| 330,20/312,78|295,10|277,68|260,26| 242,58| 225,16| 207,74
128 [2808-—2860|637,—| 398,06| 385,32370,50| 338,—;320,58:302,90|285,48|268,06| 250,38| 232,96| 215,54
129 12860---2912/6419,48| 405,86| 393,12|378,30|345,80!328,38|310,70|293,28|27D,e6| 258,18| 240,76| 223,31
130 [2912——2964|661,96| 413,66| 400,92;386,i0/ 353,60|336,18|318,50|301,08283,66| 265,98| 248,56| 231,14
131| 2964-—3016]674,14| 421,46| 408,72393,90 361,40|343,98326,30|308,88|291,46| 273,78| 256,36|238,94
132 3016—3068|686,92| 429,26| 416,52|401,70| 369,20| 351,78|334,10|316,68|299,26| 281,58264,16| 246,74

| | | . |
Bei böheremMonatslohnbemißtſichdiecoſnſteuerwiefolgt:

onsuslms us24p.58,115v.H, 115v.HG,6 vH. ¡15v.H,|15v.H.|15v.H.|15) v.H,[15v.H.!15v.H. [15v.H. |15v.K.
| | | | | |

desMonatslohnswerdenvermindertum
| | | | | | |

13,16| 27,04| 39,78| 54,6087,10| 104,52|122,20|139,62|157,04| 174,72| 192,14| 209,56
| | | l |
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Anlage3
Zu$44 Abſah1)

Steuernummer

Lohnſteueranmeldung
—zugleih Wehrſteueranmeldung -

__des E ' . M
Der Firma {Nate} (Ort,Straße,HausnummerderBetriebjtätte)

Es wird hierdur<na beſtemWiſſenundGewiſſenverſichert,daß
ih . Monatimim E N 19
wir Vierteljahr

: meiner x ;— vomArbeitslohn== Arbeitnehmereinbehaltenhabe(n))unſerer
a) Lohnſteuerinsgeſamt RH Pf
Þ)Wehrſteuerinsgeſamt _FA Fnf
ce)Zuſammen.…..…..…., RAM Finf

-— feineLohnſteuerund keineWehrſteuereinzubehaltenhatte(m))—..

… | N (1

(Firma,Unterſchrift)

An
dasFinanzamt(Finanzkaſſe) BomFinanzamt(Finanzkaſſe)

. auszufſillenm...

ZumSoll geſtellt

(NamenszcichenundDatum)

1)Dieſe Zeileund dieZeilen a bis c ſind nur auszufüllen,wennLohnſteuer(Wehrſteuer)ein-
behaltenwordeniſ, ſonſtzu ſtreichen.

2 DieſeJeile iſt zu ſtreichen,wennLohnſteuer(Wehrſteuer)einbehaltenwordenift.
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Anlage 4
(Zu$48Abſatz1)

für— dasKalenderjahr19……—dieZeitvom 19. bis 19

“ (Familien-undVornamedesArbeitnehmers)I (Beruf)
LI /PlNr.
Finanzamt Nr. derSteuerkarte e

hatfür denobenangegebenenZeitabſchnittvoumir— uns— erhalten:
1. an laufendenBezügen(Lohn,Gehalt,Penſionuſw.).......... ohneAbzüge A 4
2. an ſonſtigen,insbeſondereeinmaligenBezügen(Tantiemen,Grati-
fikationenuſw) eh » D peerreernnnFEM

3. anSachbezügen(Wohnung,Koſt,Licht,Heizung,Kleidunguſw.) » » Rek
4. an Dienſtaufwandsentſchädigungen,Speſenuſw. ¿auen » » i FEM
5. an ſonſtigenBeträgen,auh ſoweitſie niht für ſteuerpflichtig
äéhalteitTECHE.ernennen ene aw HEEE » » . 4

Zuſammen... KRA.

Die einbehalteneLohnſteuerbeträgt... i RM Spf.
Die cinbehalteneWehrſteuerbeträgt... FRM Spf.

zd

yWERaamanmnncorinnremnmatnninwarerawraeeneoeemnowoeconeeeenenns19

“(FirmaundUnterſchriftdesArbeitgebers)
An

das Finanzamt

Mage2

*) Auszufüllenfür Arbeitnehmer,derenArbeitslohnimKalenderjahrdenBetragvou8400.X.4 über-
ſtiegenhat($48 derZweitenLohnſteuerdurchführungsverordnung).

HerausgegebenvomRNeichsminißeriumdesJuucru.—GedrucktinderNeichsdruckerei,Berlin,
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Tag Inhalt Seite
1.2.38 GeſegzurÄnderungdesEinkommenſteuergeſeßes........................ 99
1,2.38 FünftesGeſe überdieGewährleiſtungfür denDienſtvonSchuldverſchreibungen

derKonverſionskaſſeſür deutſheAuslandsſchulden.…................... 105
21.1.38 VerordnungüberdasVerbot vonBrennholzverkäufennah demMeiſtgebot

undüberdiePreisbildungvonBrennholz... 105
26,1,38 VerordnungüberJolländerungen........ 106
27,1.38 ZweiteDurhführungs8verordnungüberdiebeſchleunigteFörderung des

Baues vonHeuerlings- undWerkwohnungenſowievonEigenheimen
für ländlicheArbeiter undHandwerker... 107

30,1.38 QYweiteVerordnungüberdieZuſtändigkeitin Juſtizverwaltungsſachen 108
31,1.38 VerordnungzurÄnderungderVerordnungüberdenVertriebvonUrlaubsfkarten

undUrlaubsmarkenſowieüberdieAuszahlung vonUrlaub8geld...….. 109
1. 2,38VerordnungüberdiePreisbildung fürKoffer... 110

Artikel T
Das Einkommenſteuergeſeyvom16.Oktober1934

(Reichsgeſeßbl.T S. 1005)wirdwie folgtgeändert:

1.Tm $4
a) wirdals Abſaß2 diefolgendeVorſchriftein-
gefügt:

(2) DerSteuerpflichtigedarfdieVermögens-
überſicht(Bilanz)auh na ihrerEinreichung
beimFinanzamtändern,ſoweitſiedenGrund-
ſäßenordnungsmäßigerBuchführungunterBe-
folgungderVorſchriftendieſesGeſeßesnichtent-
ſpricht.DarüberhinausiſteineÄnderungderVer-
mögensüberſicht(Bilanz)nurmitQuſtimmung
desFinanzamts,imRechtömittelverfahrenmit
ZuſtimmungderRechtsmittelbehördezuläſſig.//;

Reichsgejeßbl.19381

h) werdendiebisherigenAbſäße2 und3Abſäße3
und4.

2.$ ò erháltfolgendeFaſſung:

nŸ5
Gewinnbei Vollkaufleuten

BeiGewerbetreibenden,derenFirmaimHan-
delsregiſtereingetrageniſt, iſt fürdenSchlußdes
Wirtſchaftsjahrsdas Betriebsvermögenanzu-
ſehen($4Abſaß1Sah1),dasnah den(Grund-
ſäßenordnungsmäßigerBuchführungauszu-
weiſeniſt. Die VorſchriftenüberdieEntnahmen
unddieEinlagen($4Abſatz1),überdieZuläſſig-
keitderBilanzánderung($4 Abſatz2), überdie
Betriebsausgaben($4Abſatz4)undüberdieBe-
wertuns($6) findzubefolgen.//

26



100 Reichsgeſeßblatt,Jahrgang1938,Teil1
3,Tm $10Abſaß1 d) Vollwaiſen,diedas25.Lebensjahrnoh
a) crháâltdieZiffer3 folgendeFaſſung: niht vollendethabenundſi in derAus-
113.Steuern,dievonöffentlich-rechtlichenReli- bildungfüreinenBerufbefinden.Die

gionsgeſellſchaftenerhobenwerden(Kirchen-
ſteuern).DerAbzugdarfzweivomHundert
desGeſamtbetragsderEinkünfte(nachAus-
gleichmit Verluſten)nichtüberſteigen;

undbeiGewerbetreibenden,dieBüchernah
den Vorſchriftendes Handelsgeſeßbuchs
führen,diein denbeidenvorangegangenen
WirtſchaftsjahrenentſtandenenVerluſteaus

Vorausſeßzungenmüſſenin demKalender-
jahr gleichzeitigmindeſtensvierMonate
beſtandenhaben.

fürKinderzu,diewährendſeinerSteuerpflicht
mindeſtensvier Monate im Kalenderjahr
minderjähriggeweſenſindundwährenddieſer
Zeitzu ſeinemHaushaltgehörthaben.Die
KinderermäßigungwirdaufAntragfür voll-
jährigeKindergewährt,diemindeſtensvier
MonateimKalenderjahraufKoſtendesSteuer-
pflichtigenfüreinenBerufausgebildetworden
findundwährenddieſerZeitdas25.Lebens-
jahrnoh niht vollendethaben.Als Kinder
imSinn dieſerVorſchriftgeltennebendenAb-
kömmlingenauchStiefkinder,Adoptivkinder
undPflegekinderund derenAbkömmlinge.

4.$32erhältdiefolgendeFaſſung: DieSteuerermäßigungfürAdoptivkinderund
1832 Pflegekinderdarf bei Steuerpflichtigen,die

Einkommenſteuertabelle ohnedieſeKinderalsledigzubehandelnwären,
DiezuveranlagendeEinkommenſteuerbemißtſich 720Reichsmarkfür jedesKindnichtüber-
nachderalsAnlage1beigefügtenTabelle(Ein- ſteigen.

EA fommenſteuertabelle).Dabeigiltdasfolgende:| 3. Für Kinder,die Juden ſind, wirdKinder-
' ermäßigungnichtgewährt.//

Land-undForſtwirtſchaftundausGewerbe-
betrieb,ſoweitſienichtbeiderVeranlagung
fürdievorangegangenenKalenderjahreaus-
geglichenoderabgezogenwordenſind. Die
HöhedesVerluſtesiſ nachdenVorſchriften
der$84 bis7 zu ermitteln.

“2E 1.AlisledigſindVerſonenzubehandeln,dieweder
zuBeginndesKalenderjahrsno<mindeſtens
vierMonateimKalenderjahrverheiratetwaren.
Ausgenommenſind:
a) Perſonen,denenKinderermäßigungzu-
ſteht;

b) Mánnex,diemindeſtensvierMonatevor
EndedesKalenderjahrsdas65.Lebens-
jahrvollendethaben,undverwitweteoder
geſchiedeneMänner,aus derenEheein
Kind,dasnichtJude iſt, hervorgegangen
iſt, oderdiemindeſtensvierMonatevor
EndedesKalenderjahrsdas50.Lebensjahr
vollendethaben; ©

c) Frauen,diemindeſtensvierMonatevor
EndedesKalenderjahrseinKind,dasnicht
Judeiſt, geborenoderdas50.Lebensjahr
vollendethaben; 1

-

5,$33erhältdiefolgendeFaſſung:
1833

AußergewöhnlicheBelaſtungen
Bei derVeranlagungwerdenaufAntragaußer-

gewöhnlicheBelaſtungen,diedemSteuerpflichtigen
zwangsläufigerwachſenund ſeineſteuerliche
Leiſtungsfähigkeitweſentlihbeeinträchtigen,dur<
ErmäßigungderEinkommenſteuerberüdſichtigt.'/

$.Tm $34erhältAbſaß1 diefolgendeFaſſung:
(1) ÜberſteigtdasEinkommen6000Reichs-

markund ſinddarinaußerordentlicheEinkünfte
enthalten,ſo iſt aufAntragdieEinkommenſteuer
für dieaußerordentlichenEinkünfteauf 10bis
25vomHundertderaußerordentlichenEinkünfte
zubemeſſen.Auf dieanderenEinkünfteiſ die
Einkommenſteuertabelleanzuwenden.“



7,Im $36erhältAbſatz1 diefolgendeFaſſung:
(1) Jst dieStcuerpſlichtexſtimLaufeeines

Kalenderjahrsbegründetworden,ſoſinddieVor-
auszahlungen,diebis zumEmpfangdeserſten
Steuerbeſcheidszu entrichtenſind, nah dem
Steuerbetragzu bemeſſen,derſi beidererſten
Veranlagungna< $25 nah Anrechnungder
Steuerabzügevorausſichtlihergebenwird.“

8.$37erhältdiefolgendeFaſſung:

nÎ 37

ErhöhungundHerabſezung
vonVorauszahlungen

(1) DieVorauszahlungenkönnenerhöhtwer-
den,wenndieumdieSteuerabzügeverminderte
Einkommenſteuervorausſihtli<hum mehrals
einFünftel,mindeſtensaberum300Reichsmark
höherſeinwird als diezuleßtfeſtgeſeßteundum
dieangerehnetenSteuerabzügeverminderteEin-
kommenſteuer.

(2) Die Vorauszahlungenkönnenherabgeſeßt
werden,wennder Steuerpflichtigeglaubhaft
macht,daßdieumdieSteuerabzügeverminderte
Einkommenſteuervorausſichtli<hum mehrals
einFünftel,mindeſtensaberum100Reichsmark
niedrigerſeinwirdals diezuleßtfeſtgeſeteund
umdieangerehnetenSteuerabzügeverminderte
Einkommenſteuer.‘/

9.Jm $39 erhaltenAbfaß2undAbſah3 Sat 1 die
folgendeFaſſung:

(2) FürdieAnwendungderLohnſteuertabelle
giltdasfolgende:
1.Als ledigſindArbeitnehmerzubehandeln,die
nichtverheiratetſind. Ausgenommenſind;
a)Perſonen,denenKinderermäßigungzu-
ſteht;

b)Männer,diedas65.Lebensjahrvollendet
haben,und verwitweteodergeſchiedene
Männer,aus derenEheeinKind,das
niht Jude iſt,hervorgegangeniſ oderdie
das50,Lebensjahrvollendethaben;

c)Frauen,dieeinKind,dasnichtJude iſt,
geborenoderdas50,Lebensjahrvollendet
haben;

d)Vollwaiſen,diedas25.Lebensjahrnoh
nichtvollendethabenundſichinderAus-
bildungfür einenBerufbefinden.

2. KinderermäßigungſtehtdemArbeitnehmer
für minderjährigeKinderzu,diezuſeinem
Haushaltgehören.Die Kinderermäßigung
wirdaufAntragfür volljährigeKinderge-
währt,dieaufKoſtendesArbeitnehmersfür
einenBeruf ausgebildetwerdenunddas
20.Lebensjahrno<nichtvollendethaben.
Als Kinderim Sinn dieſerVorſchriftgelten
nebendenAbkömmlingenauchStiefkinder,
AdoptivkinderundPflegekinderund deren
Abkömmlinge.

3. Für Kinder,dieJuden ſind,wirdKinder-
ermáäßigungnichtgewährt.

(3)Für dieBerüfſichtigungdesFamilienſtands
(Abſaß2)beiAusſchreibungderSteuerkarteſinddie
VerhältniſſeamStichtagderPerſonenſtandsauf-
nahmevorBeginndesKalenderjahrsmaßgebend.
DieſeſindaufderSteuerkarte($42)einzutragen.“/

10,Tm $41 erhältAbſayz1 Ziffer3 diefolgende
Faſſung:

3. wenn außergewöhnlicheBelaſtungendem
Arbeitnehmerzwangsläufigerwachſenund
ſeineſteuerlicheLeiſtungsfähigkeitweſentlich
beeinträchtigen($33), ein vomFinanzamt
na ſeinemErmeſſenzu beſtimmenderBe-
trag.“

11, Jm $49Ziffer5wirdderfolgendeSaß angefügt:
¡Die Einkünſteaus Teilſchuldverſchreibungen
unterliegenaberderbeſchränktenSteuerpflicht,
wennbeiihnennebenderfeſtenVerzinſung
einRechtaufUmtauſchinGeſellſchaftsanteile
(Wandelanleihen)odereineZuſaßverzinſung
eingeräumtiſt,dieſichna<derHöhederGe-
winnausſhüttungendesSchuldnersrichtet
(Gewinnobligationen),undwennderSchuldner
Wohnſitz,GeſchäftsleitungoderSißimJnland
hat;
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12, Jin $50 erhaltendieAbſáäße3und4 diefolgende
Faſſung:

(3) Die Einkommenſteuerbemißtſichbeibe-
ſchränktSteuerpflichtigen,dieveranlagtwerden,
nachSpalte4 derEinkommenſteuertabelle(An-
lage1). Sie beträgtabermindeſtens10vom
HundertderEinkünfte.

(4) Die EinkommenſteuerflixEinkünfte,die
demSteuerabzugvomArbeitslohnodervom
Kapitalertragunterliegen,gilt bei beſchränkt
SteuerpflichtigendurchdenSteuerabzugalsab-
gegolten,wenndieEinkünftenichtBetriebsein-
nahmeneinesinländiſchenBetriebsſind. Die
HöhederLohnſteuerbeſtimmtderReichsminiſter
derFinanzen.‘/

Artikel II
Die Anlagen1 und2 zumEinkommenſteuergeſeß

(EinkonnnenſteuertabelleundLohnſteuertabelle)werden
wiefolgtgeändert:
1, Für Einkommen,die100000Reichsmark(Mittel-
betrag)überſteigen,bemißtſichdiezu veranlagende
EinkommenſteuernachderAnlage1.

Berlin,1.Februar1938

2, In derLohnſteuertabellewirddieLohnftufeNr.1
(nehr als 80,08— 91.7.4! (Monatslohn)erſeßt
durh „mehrals84,50—91Z#!!.

Artikel III
$6 Ziffer1 Saß4 desEinkommenſteuergeſezesgilt

nurfürWirtſchaftsgüter,dievordem1.Oktober1937
beſtelltwordenſind.

Artikel IV
(1) DieſesGeſetziſt erſtmaligbeiderVeranlagung

für dasKalenderjahr1937anzuwendenmit derAus-
nahme,daßArtikelTZiffer3Buchſtabeþerſtmaligbei
derVeranlagungfürdasKalenderjahr1938gilt.
(2) Für denSteuerabzugvomArbeitslohnſind

dieVorſchriftendesArtikelsT Ziffer3 Buchſtabea,
Ziffer9 undZiffer10unddesArtikelsTTerſtmalig
beiderLohnzahlungfür Lohnzahlungszeiträumean-
zuwenden,diena dem31.Dezember1937enden.

Artikel Ÿ
DerReichsminiſterderFinanzenwirdermächtigt,

dasEinkommenſteuergeſeßin geänderterFormneu
bekanntzumachen.
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Anlage

Die Einkommenſteu er beträgt bei Für jedes
: weitereKindEinkommeu Perſonen,|Verionen,dienichtalsledigzubehandelnſind,wennihnen ermäßigt
(92 Abſag2) dieals teine Kinderermäßigungzuſtehtfür ſichder

ledigzu Ñtinder- REEE mager ——--] Steuerbetrag
Stufe Mittel- [behandelnhas 1 | 2 3 4 PF 5 | derSpalte9

betrag ſind zuſteht | Kind | Kinder| Kinder| Kinder | Kinder um je

1 2 8 4 5G N E: E 10|CT -mehrals— bis j | ;

o.o. aa oe 60

o a aa 0

100500—101500|101000| 50500| 34180| 33780| 33300| 3226031700| 31140| 560
101500—102500| 102000| 51000| 34880| 34480| 34000329603240031840| 560
102500—103500| 103000| 51500| 35580| 35180| 34700|33660| 3310032540| 560
103500—104500| 104000| 52000| 36280|35880|35400| 3436033800| 33240| 560
104500—105500|105000| 52500| 36980836580| 36100| 35060| 3450033940| 3560
105500—106500|106000|}53000| 37680| 3728036800| 3576035200| 34640| 560
106500—107500| 107000| 53500| 38380| 37980| 37500364603590035340| 560
107500—108500| 108000| 54000| 3908038680| 38200| 37160/3660036040| 3560
108500—109500| 109000| 54500| 39780| 39380| 38900| 37860| 3730036740| 560
109500—110500| 110000| 55000| 40480| 40080| 39600|3856038000|37440 560
110500—111500| 111000}55500| 41180| 40780| 40300| 39260| 38700| 38140| 560
111500—112500[112000| 56000| 41880|41480| 41000| 399603940038840 560
112500—113500|113000| 56500| 4258042180| 417004066040100|39540 560
113500—114500| 114000| 57000| 43280| 42880| 42400| 4136040800|40240 560
114500—115500| 115000| 57500| 43980| 43580| 43100| 420604150040940 560
115500—116500| 116000| 58000| 44680| 44280|43800|4276042200|41640 560
116500—117500| 117000| 58500| 45380| 44980| 44500|43460(0/620 560
117500—118500| 118000| 59000| 46080|45680|45200| 44160(2000|400 560

300 560
j

118500— 119500| 119000| 59500| 46 780| 46380| 45900|44860 43740

Reichsgeſegbl.19381 27
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Die Einkommenſteuer beträgt bei Fürjedes
Einkommen Perſonen, Perſonen,dienichtals ledigzubehandelnſind,wennihnen E q

($2Abſay2) dieals keine Kinderermäßigungzuſtehtfür «| ſichderledigzu| Kinder- - Steuerbetrag
Stufe | Mittel- |behandeln 4 1 2 3 4 5 |derSpalte9

“|betrag| ſind| zuſteht| Kind| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| umje
_ _ AM _ HM RM AM RM RM RAM RM RA RA

1 j 2 3 45 6 7 s 9 10

119500— 120500| 120000| 60000| 47480| 47080| 46600| 45560| 45000| 44440
120500—121500| 121000| 60500| 48180| 47780| 47300| 4626045 700| 45140

560
560

121500—-122500| 122000| 61000| 48800| 48480| 48000| 46960| 46400| 45840 560
122500—123500| 123000| 61500| 49200| 49180| 48700| 47660| 47100| 46540 560
123500—124500| 124000| 62000| 49600 49600|49400| 48360 47800 |47240 560
124500—125500| 125000| 62500| 50000| 50000| 50000| 49060| 48500| 47940 560
125500—126500| 126000} 63000| 50400| 50400| 50400| 49760| 49200| 48640 560
126500— 127500| 127000| 63500| 50800| 50800| 50800| 50460 49900| 49340 560
127500—128500| 128900| 64000| 51200| 51200| 51200| 51160 50600| 50040 560
128500—129 500| 129000| 64500| 51600| 51600| 51600| 51600 51300| 50740 560
129500— 130500| 130000| 65000| 52000| 52000| 52000| 52000 52000| 51440 560
130500— 131500| 131000| 65500| 52400| 52400| 52400| 52400|52400| 52140 560
131500— 132500 i 132000| 66000| 52800| 52800| 52800| 52800| 52800| 52800 560
132500—133500 | 133000| 66500|}53200| 53200| 53200| 53200| 53200| 53200 560
133500——1341500| 134000| 67000| 53600| 53600| 53600| 53600| 53600| 53600 560
134500—135500 | 135000| 67500| 54000| 54000| 54000| 54000| 54000| 54000 560

| | |

Für höhereEinkommeniſt derMittelbetrag(volleTauſendReichsmark)denSpalten1und2 entſprechend
zu bilden.

Beiſpiele: '
Einkommen135700#4, Mittelbetrag136000 FZ. -

» 136300» , » 136000» ,
» 136500 » , » 136000» ,
» 136550» , » 137000

DieEinkommenſteuerbeträgtbeiSteuerpflichtigen,diealsledigzubehandelnſind,50vomHundert,beiallen
anderenSteuerpflichtigen40vomHundertdesMittelbetrags.
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b) wenndieHeuerlingsſtelleoderWerkwohnungzu
anderenQwe>enals zurUnterbringungvon
betriebszugehörigenFamilienbenutztwird,

€) wennfür dieHeuerlingsſtellekeinordnungs-
mäßigerHeuerlings-oderDeputantenvertrag
abgeſchloſſenwird,

d) wenndie „Rentenſtellefür ländlicheArbeiter
undHandwerker“ihremErrichtungszwe>auf
dieDauerentfremdetwird,obwohlausreichende
Arbeitêmöglichkeitenvorhandenſind.

(2)Die Vorſchriftendes$29Abſ.2 Saß3 und
$30 Abſ.1 Buchſtabe4ddesPreußiſchenLandes-
rentenbankgeſeßesfindenkeineAnwendung.
(3)Ob dieVorausſeßungfür dasVerlangender

ſofortigenKapitaltilgungnach$30Abſ.1desVreußi-
ſchenLandesrentenbankgeſeßes,nah $11Abf.4 der
Verordnungvom10.März1937undnach$3Abſ.1
dieſerVerordnungvorliegt,entſcheidet,wennderDar-
lehnsnehmerderſofortigenKapitaltilgungwiderſpricht,
unterAusſchlußdesRecht8wegesdieDurhführungs-
behörde.Entſprechendesgilt für denWiderrufder
ZuſchußleiſtungdesReichsunddasVerlangender
ſofortigenRückzahlungdesReichsdarlehnsbeiEigen-
heimen.

$4
Die denDurchführungsbehördennachgeordneten

ſtaatlichenKreisbehörden(in PreußendieLandräte,
in denaußerpreußiſchenLänderndieentſprechenden
Dienſtſtellen)ſindermächtigt,dieErſuchenaufGrund-
bucheintragungna< $13 der Verordnungvom
10.März 1937zu ſtellen.

$5
(1)Neben$14derVerordnungvom10.März1937

überdieBefreiungvonSteuern,GebührenundGe-
rihtsfoſtengilt $4 desGeſeßeszur Förderungder
landwirtſchaftlichenSiedlungvom31.März 1931
(Reichsgeſeßbl,TS. 122).
(2)DieSteuerbefreiungnach$14derVerordnung

vom10.März1937giltbeiEigenheimenauchdann,
wenudas Ankaufsrehtdur<dasDeutſcheReich
($11Abſ.2 derVerordnung)ausgeübtoderdas
Eigenheimdur<hdasDeutſcheReichoderauf Be-
treibenderDurchführungsbehördedur<denEigen-
tümerweiterveräußertwird.
(3)DieBeſcheinigungenüberdieSteuerbefreiung

nah$14derVerordnungvom10,März1937können
außervon den Durchführungsbehördenund der

PreußiſchenLandesrentenbankau< von den den
Durchführungsbehördennachgeordnetenſtaatlichen
Krei8behördenſowiedenvomReichsarbeitsminiſter
beſtimmtenVerfahrensträgernabgegebenwerden.
DerReichsarbeitsminiſterkannimBenehmenmitdern
ReichsminiſterderFinanzenanordnen,daßfür be-
ſtimmteSteuerartennur eineeinzigederhiernach
befugtenStellendieBeſcheinigungenabzugebenhat.
Der Reichsminiſterder Finanzenkannim Ein-
vernehmenmit demReichsarbeitsminiſterfür be-
ſtimmteSteuerartenanordnen,daßan Stelledes
bisherigenVerfahrenseinVergütungsverfahrentritt,

£6
Die Verordnungtritt mit demTagenah ihrer

Verkündungin Kraft. '
Berlin,den27.Januar 1938.

Der Reichs8arbeitsminiſter
JunVertretungdesStaatsſekretärs

Rettig

ZweiteVerordnung
überdieZuſtändigkeitin Juſtizverwaltungsſachen.

Vom30.Januar 1938.
Auf Grunddes$ 10 desDrittenGeſeßeszur

ÜberleitungderNRechtspflegeaufdasReih vom
24.Januar1935(Reichsgeſeßbl.T S. 68)wirdim
Anſchlußau dieVerordnungvom18.März1935
(Reich8geſeßbl.TS. 402)verordnet:

81
(1)Die GliederungderGerichtsbezirkeauf dem

GebietderordentlichenGerichtsbarfkeitgilt auh für
Dienſtſtrafſachenund, ſoweit reihsrehtli<nicht
etwasanderesbeſtimmtiſ, für Juſtizverwaltungs-
ſachenund damitim ZuſammenhangſtehendeAn-
gelegenheiten,
(2) AbweichendeBeſtimmungenderLänderwerden

aufgehoben.
82

Dieſe Verordnungtritt mit dem1.April 1938
in Kraft. '
Berlin,den30.Januar1938.
Der Reichsminiſter der Juſtiz

Dre.Gürtner:
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Erlaß über die Führung der Wehrmacht.
Vom 4.Februar1938.

DieBefehlsgewaltüberdiegeſamteWehrmachtübeih vonjeztan unmittelbarperfönlichaus.
Das bisherigeWehrmachtamtim Reichsfkriegsminiſteriumtritt mit ſeinenAufgabenals

¡OberkommandoderWehrmacht!undalsmeinmilitäriſcherStabunmittelbaruntermeinenBefehl.
An derSpigedesStabesdesOberkommandosderWehrmachtſtehtderbisherigeChefdes

Wehrmachtamtsals„ChefdesOberkommandosderWehrmacht'|.Er iſ imRangedenReichs-
miniſterngleichgeſtellt.
DasOberkommandoderWehrmachtnimmtzugleihdieGeſchäftedesNeichskriegsminiſteriums

wahr,derChefdesOberkommandosderWehrmachtübt in meinemAuftragedie bisherdem
ReichskriegsminiſterzuſtehendenBefugniſſeaus.
DemOberkommandoderWehrmachtobliegtimFriedennah meinenWeiſungendieeinheitliche

VorbereitungderReichsvérteidigungaufallenGebieten. '

Berlin,den4.Februar1938.

DerFührerundReichskanzler
AdolfHitler

Der Reichsminiſter und Chef der Reichskanzlei
Dr. Lammers

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht
Keitel

Reichsgeſepbl.19381 29
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ErlaßüberdieErrichtungeinesGeheimenKabinettsrats.
Vom 4.Februar1938.

Zu meinerBeratungin derFührungderAußenpolitikſeyeih einen
‘ Geheimen Kabinettsrat
ein.
Ich ernennezumPräſidentendesGeheimenKabinettsrats

denReichsminiſterFreiherrn von Neurath.
Ich berufealsMitgliederin denGeheimenKabinettsrat:

denReichsminiſterdesAuswärtigenJoachimvon Ribbentrop,
denPreußiſchenMiniſterpräſidenten,ReichsminiſterderLuftfahrtundOberbefehlshaber

derLuftwaffe,GeneralfeldmarſchallHermannGöring,
denStellvertreterdesFührers,ReichsminiſterNudolfHeß,
denReichsminiſterfür VolksaufklärungundPropagandaDr. JoſephGoebbels,
denReichöminiſterundChefderReichskanzleiDr. Hans-HeinrichLammers,
denOberbefehlshaberdesHeeres,GeneraloberſtWalthervon Brauchitſch,
denOberbefehlshaberderKriegsmarine,GeneraladmiralDr.h.c.Erih Raeder,
denChefdesOberkommandosderWehrmacht,GeneralderArtillerieKilhelmKeitel.

Die laufendenGeſchäftedesGeheimenKabinettsratsführtderReichsminiſterundChefder
Reichskanzlei.

Berlin,den4.Februar1938. : -

DerFührerundReichskanzler
Adolf Hitler

Der Reichsminiſter und Chef der Reichskanzlei
Dr. Lammers

Das Neichsgeſetblatterſcheintin zweigeſondertenTeilen—Teil 1undTeil U—.
FortlaufeuderVezugnurdurchdiePoſtanſtalten.BezugspreisvierteliährlichfürTeil1=1,75AA, fürTeilU=2,10.X.4.
Einzeldezugjeder(auchjederälteren)NummernurvomReïchsverlagsamt,BerlinNW40, ScharndorſraßeNr.4
(Fernſprecher:429265 — Poftſchekonto:Berlin96200).Einzelnummernwerdenna< dem Umfaug'berechnet,
Preis fürdenactſeitigen Bogen 15Sf, ausabgelaufenenJahrgängen10Zs, STIEL Pto :

- BeigrößerenBeſtellungen10bis60-v.H. Preisermäßigung.
Herausgegebenvom-NeichsminiſteriumdesJunern.—GedruktinderReichsdrukerei,Berlin.
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Erlaß des Führers und Reichskanzlers
über die Amtsbezeihnung des Chefs der Präſidialkanzlei.

Vom1. Dezember1937.
DerStaatsſekretärundChefderPräſidialkanzleiführtin ZukunftdieAmtsbezeichnung

„Staatsminiſter und Chef der Präſidialkanzlei des Führers und Reichskanzlers“/.
Ex ſtehtim RangedenReichsminiſterngleich.

Berlin,den1.Dezember1937.

DerFührerundReichskanzler
Adolf Hitler

Der Staatsſekretär und Chef der Präſidialkanzlei
DEM wer

VerordnungübergeſonderteFeſtſtellungvonBeſteuerungsgrundlagen
Vom27.November1937

AufGrunddes$220derReich8abgabenordnung| amt($72Ziffer2derNeichsabgabenordnung)geſondert
wirdverordnet: feſtgeſtellt. :

81 (2)Die in derReichsabgabenordnungenthaltenen
Ï VorſchriftenübergeſonderteFeſtſtellungvon Be-

nehmer)ſeinenWohnſißund ſeinenBetrieb(die ſteuerungsgrundlagengeltenauh für dieFälle des
GeſchäftsleitungdesBetriebs)in denBezirkenver- MaS i
ſchiedenerFinanzämter,ſo wird derGewinnaus g2
demgewerblichenBetriebdurchdasBetriebsfinanz-DieſeVerordnungtrittam1.Januar1938inKraft.

Berlin,27.November1937 :

(1)HateingewerblicherUnternehmer(Einzelunter-

Dex Reichsminiſter der Finanzen
In Vertretung
Reinhardt

Reichsgeſeßbl.1937I 341
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DritteVerorduungzurErgänzung
dexVerordnungüberAbrechnungsſtellen

im Wechſel-undSche>verkehr.
Vom 29,November1937.

Auf GrunddesArtikels38 Abſ.3 desWechſel-
geſeßesvom21.Juni 1933(Reichsgeſeßbl.T S. 399)
unddesArtikels31 Abſ.2 desSche>geſeßesvom
14.Auguſt1933(Reichsgeſebßbl.T S. 597)wird zur
ErgänzungderVerordnungüberAbrechnungsſtellen
im Wechſel-und Sche>verkehrvom14.Juni 1935
(Neichsgeſeßbl.T S. 747)verordnet:
Als Abrechnungsſtelleim Sinne desArtikels38

Abſ.2 desWechſelgeſeßesunddesArtikels31Abſ.1
desScheckgeſeßesiſt fernerdieAbrechnungsſtellebei
derReichsbanknebenſtelleAltenburg(Thür)anzuſehen.
DieEinlieferungvonWechſelnundSche>sin dieſe

Abrechnungsſtellekanunur erfolgen,wennderBe-
zogeneoderdieZahlſtelleMitgliedderAbrechnungs-
ſtelleiſt oderbeiihr dur einMitgliedvertreteniſt.
Die Einlieferungenmüſſendenfür denGeſchäfts-

verkehrderAbrechnungsſtellemaßgebendenBeſtim-
mungenentſprechen.
Berlin,den29.November1937.

Der Reichsminiſter der Juſtiz
Jn Vertretung

‘Dr. Schlegelbérger

ZweiteAusführungsverordnung(II. AVO)
zurAusland9warenpreisverordnung.

Vom1.Dezember1937.

AufGrunddes$5derAuslandswarenpreisverord-
nungvom15.Juli 1937(Reichsgeſeßbl.TS. 881)wird
folgendesverordnet:

Artikel 1
(1) Jn AbänderungdesArtikels2derErſtenAus-

führungsverordnung(I. AVO) zur Auslandswaren-
preisverordnungvom10.Auguſt1937(Reichsgeſeßbl.T
S. 884)wirddieMarktvereinigungderdeutſchenForſt-
undHolzwirtſchaftermächtigt,im Einvernehmenmit
derÜberwachungsſtellefür Holz(V) für deninlän-
diſchenVerkehrmitausländiſchenWarenaufdem.Ge-
bietederForſt-undHolzwirtſchaftPreiſe,Koſten-und
GewinnauſſchlägeſowieZahlungs-undLieferungs-
bedingungenfeſtzuſeßen.
(2) DieBeſtimmungenim Artikel2 Abſ.1 Saß 2

undAbſ.2 und3 derI. AVO zur Auslandswaren-
preisverordnunggeltenfür dieMarktvereinigungder
deutſchenForſt-undHolzwirtſchaftentſprechend.

Artikel 2
DieſeVerordnungtrittmitAblaufdesdrittenTages

nachihrerVerkündungin Kraft.

Berlin,den1.Dezember1937,

DerReichskommiſſarfür dieVreisbildung
Wagner

ZweiteBekanntmachung ;
überdieGegenſeitigkeitbei-derAnwendung
desGeſetzesüberdieUnzuläſſigkeitder

SicherungsbeſchlagnahmevonLuftfahrzeugen.
Vom 29,November1937.

Auf Grunddes$5 desGeſeßesüberdieUnzuläſſig-
keitderSicherungsbeſchlagnahmevonLuftfahrzeugen
vom17,März1935(Reichs8geſeßbl.TS. 385)wirdbe-
kanntgemacht,daßfernerdieGegenſeitigkeitim Ver-
hältniszwiſchenDeutſchlandundfolgendenStaaten
verbürgtiſt:

Bekanntmachungvom16.November1937(Reichs-
geſebbl.I S. 1260).
Berlin,den29.November1937.

Dêr Neichsminiſter der Juſtiz
Jn Vertretung

Dr. Schlegelberger

Berichtigung
In derNeufaſſungdesBürgerſteuergeſeßesvom

20.November1937(Reichsgeſebbl.I S. 1261)mußes
im$16Abſatz2Sah2anſtattderWorte
„mitAusnahmederverwitweten,geſchiedenenoder
dauerndgetrenntlebendenPerſonen“!heißen:
„mitAusnahmederverwitwetenodergeſchiedenen
Perſonen.
Berlin,1.Dezember1937

Der Reichsminiſter der Finanzen
Jm Auftrag
Hedding
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BekanntmachungderneuenFaſſungdesBürgerſteuergeſeßes
Vom20.November1937

AufGrunddes$2 desDrittenGeſeeszurÄnderungdesBürgerſteuergeſeßesvom3.November1937
(Neich8geſehbl.T S. 1158)wird derWortlautdesBürgerſteuergeſeßesnachſtehendbekanntgemacht.

Berlin,20,Novembex1937

Der Reichs8miniſter der Finanzen
Jn Vertretung

Reinhardt

Bürgerſteuergeſeßz
(BStG)

Vom 20.November1937

Jnhaltsüberſicht
Abſchnitt [ Unterabſchnitt2: Freigrenze und Nichterhebung
SteuerberechtigungundSteuerpflicht $15 NichterhebungeinzelnerTeilbeträge

$ 1 Steuerberechtigung $ 16 Freigrenze
$ 2 Steuerpflicht $ 17 Steuerermäßigungen
$ 3 Stichtag $ 18 ErſtattungundNachforderung
$ 4 HebeberechtigungbeimehrfahemWohnſitz $19 ErlaßausBilligkeitsgründen
$ 9 Beſteuerungsgrundlagen

Abi GuittIl Unterabſchnitt 3: Erhebung
E $20Haushal rung:E. haltsbeſteuerung:EhegattenBeſteuerungsgrundlageu,Steuermeßbeträge : eeeundKinderermäßigungen $21 Haushaltsbeſteuerung:Kinder

:i $22 Steuerbeſcheid
5 5 Sa $23 Steuerkartez 3 : z $24 SteuerkarteundzuſäßlicherSteuerbeſcheidN )25VfijtendesUrfeitgebesÈ10 AnderungberBeſteuerungsgrundlagen $ 26 FreigrenzebeiderBürgerſteuervomArbeitslohn

Abſchnitt Il Abſchnitt IV
VerwaltungundErhebung Haftung,Verjährung,Rechtsmittel,Strafrecht
Unterabſchnitt 1: Allgemeines undStrafverfahren
$11 AufgabenderGemeindenundderFinanzämter $27 Haftung
$12 ErhebungsjahrundHebeſaßz $28 Verjährung
$13 Erhebungsformen $29 RechtsmittelundNechtsmittelverfahren
$14 TeilbeträgeundFälligkeitstage ; $30 StrafrechtundStrafverfahren

Reichsgeſeybl.1937I © 1
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' Abſ<nitt I

SteuerberechtigungundSteuerpflicht
81

Steuerbere<tigung
(1)Die Gemeindenſindberechtigt,eineBürger-

ſteueralsGemeindeſteuerzuerheben.
(2)Die Bürgerſteuerwird für dasKalenderjahr

(Erhebungsjahr)vonderGemeindeerhoben,in der
derSteuerpflichtigeamStichtageinenWohnſißoder
mangelseinesinländiſhenWohnſißesſeinenge-
wöhnlichenAufenthalthatte.Maßgebendi} der
GebietsſtandderGemeindeamStichtag.
(3)GegenüberledigenfaſerniertenAngehörigen

derWehrmachtundderLandespolizeiundgegenüber
ledigenAngehörigendesReichsarbeitsdienſtes,die
in Arbeitsdienſtlagernuntergebrachtſind, iſ für
jedenMonatdieGemeindeſteuerbere<tigt,in der
ſi<ham EndedieſesMonatsdie ſtandortmäßige
Unterkunft(beiBordunterkunft:der Hauptliege-
hafen)desSteuerpflichtigenbefindet.Dasgiltniht
für diezurErfüllungderaktivenDienſtpflicht,zu
furzfriſtigerAusbildungoderÜbungenderWehr-
machteinberufenenWehrpflichtigenundnichtfürdie
zurErfüllungderDienſtpflichteinberufenenArbeits-
dienſtpflichtigen.
(4) Für gemeindefreieGrundſtücke(Gutsbezirke)

trifftdieoberſteLandesbehördedienäherenBeſtim-
mungenüberdieErhebungderBürgerſteuer.

$2
Steuerpflicht

(1)Bürgerſteuerpflichtigiſ jedenatürlichePerſon,
dieamStichtag

1. das18,Lebensjahrvollendethatund
2. in einerinländiſchenGemeindeeinenWohn-
ſiß odermangelseinesinländiſhenWohn-
ſizesihrengewöhnlichenAufenthalthat.

(2)Auslandsbeamte($ 14Abſatz2 desSteuer-
anpaſſungsgeſeßes)unddieJnhaber,leitendenAn-
geſtelltenundMitgliederdesAufſichtsratsoderVer-
waltungsratseinesinländiſchenUnternehmens,die
imInlandwedereinenWohnſißnohihrengewöhn-
lichenAufenthalthaben($14Abſatz3 desSteuer-
anpaſſungsgeſeßes)ſindnichtbürgerſteuerpflichtig.
(3)DieSteuerpflichterliſcht
1. mitdemToddesSteuerpflichtigen,
2, mit derAufgabedesinländiſhenWohnſißes

odermangelseinesinländiſchenWohnſibes
mitderAufgabedesgewöhnlicheninländiſchen
Aufenthalts.

83
Stichtag :

Maßgebendfür dieSteuerberehtigungundfür
dieSteuerpflichtſinddieVerhältniſſeamStichtag.
Stichtagiſt der 10.OktoberdesdemErhebungs-
jahrvorangegangenenKalenderjahrs(Stichtagsjahr).
Wird fürxdie allgemeinePerſonenſtand8aufnahme
einandererTagbeſtimmt,ſo iſ dieſeralsStichtag
maßgebend.BeiPerſonen,dienahdem10.Oktober
ausdemAuslandzuziehen,iſt StichtagderTagdes
JZuzugs.

8 4
Hebeberehtigung

bei mehrfahemWohnſiß
(1)HatderSteuerpflichtigeamStichtagmehrere

Wohnſize,ſo ſind alleWohnſißgemeindenſteuer-
berehtigt.Hebeberehtigtiſ dieGemeinde,in der
amStichtagfürdasStichtagsjahrderhöchſteHebe-
ſaßgalt. Kommendana<hmehrereGemeindenin
Betracht,ſo i unterdieſenhebeberehtigtdieGe-
meinde,diefür denSteuerpflichtigenfür dasEr-
hebungsjahrdieerſteSteuerkarteauszuſchreibenhatte.
Trifft dasaufkeinedieſerGemeindenzu,ſoiſtunter
ihnenhebeberehtigtdieGemeinde,in derſi<hder
Steuerpflichtigeim Stichtags8jahrüberwiegendauf-
gehaltenhat, Die hebebere<tigteGemeindehatdas
AufkommenzugleichenTeilenaufdieſteuerbere-
tigtenGemeindenzuverteilen,diefürdasErhebung8-
jahr eineBürgerſteuererhebenundihrenAnſpruch
für deneinzelnenSteuerfallbis zum30,Juni des
Erhebungsjahrsgeltendmachen.Steuerbeträge,die
unterBerückſichtigungderKinderermäßigungnach
einemSteuermeßbetragvonnichtmehrals6Reichs-
markerhobenwerden,werdennichtverteilt,
(2)Wird dieSteuerberechtigungoderdieHebe-

bere<htigungvoneinerGemeindeodervomSteuer-
pflichtigenbeſtritten,ſo entſcheidethierüberder
Obexrfinanzpräſident,in deſſenBezirkdiebeteiligten
Gemeindenliegen,na<AnhörungdesSteuerpflich-
tigenunddexbeteiligtenGemeinden.Liegendiebe-
teiligtenGemeindenin denBezirkenverſchiedener
Obexrfinanzpräſidenten,ſoiſtfürdieEntſcheidungder
OberfinanzpräſidentBerlin zuſtändig.Gegendie
EntſcheidungdesOberfinanzpräſidenten,die allen
Beteiligtenbekanntzugebeniſt, iſ ohneRückſichtauf
dieHöhedesStreitwertsdieBeſchwerdegegeben;
über.ſieentſcheidetderReichsfinanzhofimBeſchluß-
verfahren.Gemeinden,diedanachniht hebeberech-
tigtſind,habenihreBürgerſteueranforderungohne.
NückſichtaufdieRechtskraftzurückzunehmen.
(3)EinenStreitüberdieVerteilungderBürger-

ſteuexentſcheidetdieAuffihtsbehördederhebebere-
| tigtenGemeindeendgültig.



go
Beſteuerungsgrundlagen

Beſteuerungsgrundlagefür die Bürgerſteueriſt
dasEinkommen($6) oderdasVermögen($7).

Abſchnitt Il
Beſteuerungsgrundlagen,Steuermeßbeträge

undKinderermäßigungen
86

Einkommen
(1)Als Einkommengelten:
1. für Steuerpflichtige,diena<denVorſchriften
desEinkommenſteuergeſeßeszur Einkommen-
ſteuerzuveranlagenfind,
dasEinkommenimSinndesEinkommen-
ſteuergeſetzes,dasderSteuerpflichtigein
demvor demStichtagabgelaufenenKa-
lenderjahr(Bemeſſungsjahr)bezogenhat;

2. für Steuerpflichtige,dienahdenVorſchriften
desEinkommenſteuergeſeßzesniht zur Ein-
kommenſteuerzuveranlagenſindunddieim
BemeſſungsjahrnurſteuerabzugspflichtigeEin-
künfte(ArbeitslohnoderKapitalerträge)oder
ſolcheEinkünfteunddanebennihtſteuerabzugs-
pflichtigeEinkünftebis zumHöchſtbetragvon
300Neichsmarkbezogenhaben,wenndieſteuer-
abzugspflichtigenEinkünftebeſtehen
a) nur ausArbeitslohn:derroheArbeits-
lohn,gekürztum500Reichsmark,

)) nurausKapitalerträgen:derNennbetrag
derKapitalerträge,gekürztum200Reichs-
marf,

c) ausArbeitslohnundausKapitalerträgen:
derGeſamtbetragdesrohenArbeitslohns
unddesNennbetragsderKapitalerträge,
gekürztum500Reichsmark.

DexBetrag,derſih nahZiffer1 oder2 ergibt,iſ
na<Abrundungaufeinendur 50teilbarenReichs-
marfbetragna< untenin die StufendexEin-
fommenſteuertabelleeinzuordnen.Maßgebendſinddie
Mittelbeträgeder Einkommenſtufen.Der Abzug
von500Reichsmarkodervon200Reichsmarkge-
náß Ziffer2 iſ auh beiderZuſammenre<hnung
von EinkünftengemäßAbſäbe2 und3 nur einmal
vorzunehmen.
(2)EinkünftederamStichtagnichtdauerndge-

trenntlebendenEhegattenſindzuſammenzurechnen.
(3) EinkünftedesHaushaltsvorſtandsund dex

minderjährigenKinder,dieamStichtagdas18.Le-
bensjahrvollendetundzumHaushaltgehörthaben,
findzuſammenzure<hnen,mit AusnahmedexEin-

1263
fünfte,diedieKinderausnichtſelbſtändigerArbeit
in einemdemHaushaltsvorſtandfremdenBetrieb
beziehen.Mit denvonderZuſammenrechnungaus-
genommenenEinkünftenſind die minderjährigen
ſteuerpflihtigenKinderſelbſtändigzurBürgerſteuer
heranzuziehen,
“ (4)AnStelledesEinkommensimBemeſſungsjahr
iſtdasmutmaßlicheEinkommendesErhebungsjahrs
zugrundezulegen:
1, beiSteuerpflichtigen,dieerſtna<Ablaufdes
Bemeſſungsjahrsunbeſchränkteinkommen-
ſteuerpflichtigwerden,

2. bei Steuerpflichtigender im $1 Abſag3
Saß1bezeichnetenArt,

3. beiSteuerpflichtigen,dieimBemeſſungsjahrals
EhefraueinemHaushaltangehörthaben,aber
infolgeScheidungoderdauernderTrennung
vor demStichtagoderinfolgeAblebensdes
Haushaltsvorſtandsfür dasErhebungsjahr
ſelbſtändigzur Bürgerſteuerheranzuziehen
ſind.

(5)HatdieEinkommenſteuerpflichtnichtwährend
desvollenBemeſſungsjahrsbeſtanden,ſo iſt das
Einkommenauf ein Jahresergebnisumzurechnen,
Iſt einSteuerpflichtigerbeiderEinkommenſteuer
nah demVerbrauchbeſteuertworden,ſo iſ Ein-
fommenderVerbrauch.An StelleeinesimBemeſ-
ſungsjahrimAuslanderzieltenArbeitslohnsiſ auf
AntragderBetraganzuſeßben,denderSteuerpſflich-
tigefür einegleichwertigeTätigkeitim Jnland ex-
zielthabenwürde.
(6)Bei Steuerpflichtigen,dieimBemeſſungsjahr

mehrals 3000ReichsmarkEinkünfteaus Land-
undForſtwirtſchaftbezogenhaben,ſind demzux
EinkommenſteuerveranlagtenEinkommenfür die
ZweckederBürgerſteuex3000Reichsmarkhinzuzu-
rehnen,wenndieſerBetraggemäß$13 Abſah3
Saß2 desEinkommenſteuergeſeßesnichtzur Ein-
kommenfſteuerherangezogenwordeniſt.

8 7
Vermögen

(1)An StelledesEinkommenskannimeinzelnen
Fall dasvermögenſteuerpflihtigeVermögenalsBe-
ſteuerungsgrundlagezugrundegelegtwerden,wenn
diehierfürgeltendenSteuermeßbeträge($8Abſaß4)
höherſindals diena<demEinkommenzugrunde
zulegendenSteuermeßbeträge($8 Abſay1).
(2) Maßgebendiſ dasvermögenſteuerpflichtige

Vermögenim Sinn des$7 Ziffer1a desVermö-
genſteuergeſeßzes,dasderleztenvor demStichtag
vorgenommenenHaupt-,Neu-oderNachveranlagung
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(8812bis14desVermögenſteuergeſeßes)zugrunde
gelegtwordeniſ. Jſst aufeinenHauptveranlagungs-
zeitpunkt($12Abſaß2 desVermögenſteuergeſeßes)
au< eineNeuveranlagungodereineNachveran-
lagungvorgenommenworden,ſo iſtdasderHauptk-
veranlagungzugrundeliegendeVermögenmaß-
gebend. :
(3) Jn denFällen,in denengemäß-$8 Abſatz5

das land-und forſtwirtſchaftliheVermögenim
Sinn desReichsbewertungsgeſeßesfür die Feſt-
ſezungderBürgerſteuervonBedeutungiſt, iſt der
Einheitswertmaßgebend,derbeiderleßtenvordem
StichtagvorgenommenenEinheitsbewertungnah
L821bis23desNeichsbewertungsgeſeßesfeſtgeſtellt
wordeniſt. Iſt aufeinenHauptfeſtſtellungszeitpunkt
($21 Abſatz2 desReichsbewertungsgeſeßes)auch
cineWertfortſchreibung($22desReichsbewertungs-
geſeßes)odereineNachfeſtſtellung($23desReichs-
bewertungsgeſeße8)vorgenommenworden,ſo iſt der
bei der HauptfeſtſtellungfeſtgeſtellteEinheitswert
maßgebend.
(4)Vermögenim Sinn der Abſäße2 und 3

deram Stichtagnichtdauerndgetrenntlebenden
Ehegattenſowie des Haushaltsvorſtandsund
derminderjährigenKinder,dieam Stichtagdas
18,LebensjahrvollendetundzumHaushaltgehört
haben,iſt zuſammenzurehnen.I beidergemäß
Abſay2 maßgebendenVermögenſteuerveranlagung
vermögenſteuerpflichtigesVermögenandererPer-
ſonenberü>ſichtigtworden,ſobleibendasVermögen
dieſerPexſonenunddie für ſie gewährtenFrei-
beträge($5 desVermögenſteuergeſeßes)außerAn-
ſaß.

88
Steuermeßbeträge

(1)Bei dexFeſtſezungderBürgerſteuernahdem
Einkommen($6) iſt von folgendenSteuermeß-
beträgenauszugehen:

beieinkfommenſteuerfreien
Perſonen

bei einemEinkommenvon
niht mehr als 4500
Reichsmark

bei einemEinkommenvon
“mehrals 4500Neichs-
mark,jedo<nichtmehr
als 6000Reich8mark

beieinemEinkommen.von
mehrals 6000Reichs-
mark,jedo<ni<tmehr
als8000Reichsmark

3Neichsmark,

aaeh 6Reich8mark,

9Reichsmark,

12Reich8mark,

bei einemEinkommenvou
mehrals 8000Reichs-
mark,jedohni<t mehr
als12000Neichsmark.….18Reichsmark,

beieinemEinfommenvon
mehrals 12000Neichs-
mark,jedo<ni<tmehr
als16000Reichs3mark.…"24Reichsmark,

beieinemEinkommenvon
mehrals 16900Reichs-
mart,jedoh<hni<tmehr
als20000Reich8mark

beieinemEinkommenvon
mehrals 20000Reichs-
mark,jedohniht mehr
als25000Neich8mark

beieinemEinkommenvon
mehrals 25000NReichs-
mark,jedo<hni<t mehr
als50000Neichsmark

-beieinemEinkommenvon
mehrals 50000Reichs-
mark,jedo<hniht mehr
als75000Reich8mark

beieinemEinkommenvon
mehrals 75000Reichs-
mark,jedo<ni<tmehr
al8100000Reichsmarfk.

beieinemEinkommenvon
mehrals100000Reichs-
mark,jedohni<t mehr
als250000Reich8mark..

beieinemEinkommenvon
mehrals250000Reichs-
mark,jedo<hniht mehr
als500000Reichsmark., 1000Neichsmark.

Für jedeweiterenangefangenen300000Reichsmark
Einkommenerhöhtſi<hderSteuermeßbetragvon
1000Reichsmarkumje 1000Reich8mark.
(2) EinkommenſteuerfreiimSinn desAbſatzes1

iſt einSteuerpflichtiger,derzueinerEinkommen-
ſteuerfür dasBemeſſungsjahrniht herangezogen
wordeniſt,oderimFall derVeranlagungzurEin-
fommenſteuernichtheranzuziehengeweſenwäre.
(3)BeiPerſonen,dieamStichtagdas50.Lebens-

jahxvollendethaben,ſind umeinDrittel zu er-
mäßigen:

1. derSteuermeßbetragvon3Reich8mark,
2. derSteuermeßbetragvon6Neich8mark,wenn
das Einkommenim Sinn desGeſeßesim

30Neich8mark,

50Reichsmark,

75Reichsmark,

150Reichsmark,

300Reichsmark,

500Reich8mark,



Bemeſſungsjahrnichtmehrals2100Reichs-
mark(MittelbetragderEinkommenſtufen)be-
tragenhat.

(4)BeiderFeſtſezungderBürgerſteuernahdem
vermögenſteuerpflihtigenVermögen($7 Abſay1)
iſt vonfolgendenSteuermeßbeträgenauszugehen:

bei vermögenſteuerpflihtigem
Vermögenvonniht mehr
als100000Neich8mark.

bei vermögenſteuerpflihtigem
Vermögenvon mehr als
100000Reichsmark,jedoch
niht mehr als150 00

___ Reich8smark
bei vermögenſteuerpflihtigem
Vermögenvon mehr als
150000Reich8mark,jedo<
niht mehr als 200000
Reichsmark

bei vermögenſteuerpflichtigem
Vermögenvon mehrals
200000Reich8mark 24Reich8mark.

(5)Bei Steuerpflichtigen,dieland-undforſtwirt-
ſchaſtlichesVermögenim Sinn desReichsbewer-
tungs8geſeßesbeſißen($7 Abſaß3), iſt dieBürger-
ſteuermindeſtensnah einemSteuermeßbetragvon
6 Reichsmarkfeſtzuſeßen,wennder Einheitswert
oderdieSummederEinheitswertedesland-und
forſtwirtſchaftlichenVermögens20000Neichsmark
überſteigt.

6Neichsmark,

9Reichsmark,

12Reichsmark,

8 9
Kinderermäßigungen

(1) KinderermäßigungſtehtdemSteuerpflich-
tigenzu,wennamStichtagmindeſtenszweiminder-
jährigeKinderzuſeinemHaushaltgehörthaben.
(2)Kinderim Sinn desGeſezesſindAbkömm-

linge,Stiefkinder,Adoptivkinder,Pflegekinderund
ihre Abkömmlinge.Für die Haushaltszugehörig-
keitſinddieGrundſätzedesEinkommenſteuerre<hts
maßgebend,
(3)VildetdasEinkommendieBeſteuerungsgrund-

lage,ſoſinddieSteuermeßbeträgedes$8Abſaß1
einſchließli<hder auf Grunddes$8 Abſatz3 ex-
mäßigtenSteuermeßbeträgezuermäßigen:

1. umje2Reich8markfür daszweiteundjedes
folgendeminderjährigeKind,wenndasEin-
fommen(MittelbetragderEinkommenſtufen)
nihtmehrals2400Reich8markbeträgt,

2. umje1Reihsmarkfür daszweiteunddritte
minderjährigeKindundumje 2Reichsmark

Reichsgeſeßbl.1937I
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für das vierteund jedesfolgendeminder-
jährigeKind,wenndasEinkommen(Mittel-
betrag der Einkommenſtufen)mehr als
2400Neichsmark,jedo<hniht mehrals
25000Reichsmarkbeträgt.

(4)Bildetdasland-undforſtwirtſchaftliheVer-
mögenim Sinn desNeichsbewertungsgeſeßesdie
Beſteuerungs8grundlage($7 Abſatz3, $8 Abſatz5),
ſo iſt derSteuermeßbetragvon6Neichsmarkumje
2Neichsmarkfür das zweiteund jedesfolgende
minderjährigeKind zuermäßigen.

8 10
Änderung dex Beſteuerungsgrundlagen
(1)WerdendieBeſteuerungsgrundlagennahAn-

forderungderBürgerſteuerdux<Berichtigungen,
Rechtsmittelentſcheidungenoder dergleichenge-
ändertundbegründetdieÄnderungdieAnwendung
einesanderenSteuermeßbetragsoderdie Befrei-
ungvonderBürgerſteuer,ſo iſt dieAnforderung
derBürgerſteuerdurchbeſonderenBeſcheidzuberich-
tigen.EtwaigeMehrbeträgehatderSteuerpflichtige
innerhalbeinesMonatsnah BekanntgabedesBe-
ſeids zuentrihten.ZuvielerhobeneBeträgeſind
zuerſtatten.
(2) Hat die Änderungder Beſteuerung8grund-

lageneineErmäßigungderBürgerſteuerzurFolge
undiſt dieAnforderungdurchdieSteuerkarteer-
folgt,ſohatdieGemeindedemSteuerpflichtigenmit
Wirkungfür dieno<fälligwerdendenTeilbeträge
eineentſprechendeBeſcheinigungzuxVorlagebeim
Arbeitgeberauszuhändigen.
(3)ZudenBeſteuerungsgrundlagenimSinndes

Abſatzes1 gehörendas vermögenſteuerpflichtige
Vermögenund die Einheitswertedes land-und
forſtwirtſchaftlichenVermögens,desGrundvermö-
gensund des Betriebsvermögensim Sinn des
Neichsbewertungsgeſeßesauh inſoweit,als ihre
Höhedie Anwendungder Freigrenzeaus\<ließt
($16Abſaßz6).

Abſchnitt Ix
VerwaltungundErhebung
Unterabſchnitt1: Allgemeines

g 11
Aufgaben der Gemeindenund der

Finanzämter
(1)Die Bürgerſteuerwird vondenGemeinden

verwaltet.Für die Erhebungund Beitreibung
geltendie landesrehtlihenVorſchriftenüberdie
ErhebungundBeitreibungvonGemeindeabgaben,

2
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ErſuchengegenErſtattungderKoſtendiedasEin-
fommenund das Vermögenbetreffenden. Be-
ſteuerungsmerkmaleeinſchließli<ſpätererÄnde-
rungen,Berichtigungenoderdergleichenmitzuteilen,
diefür dieErmittlungderanzuwendendenSteuer-
meßbeträgenotwendigſind. Die Gemeindenſind
berechtigt,bei denFinanzämterndie Unterlagen

pflichtigeneinzuſehenundAbſchriftenzu fertigen.
SoweitdieBeſteuerungsmerkmalebeidenFinanz-
ämternnichtfeſtgeſtelltſind,iſt derSteuerpflichtige
verpflichtet,auf Exſuchender Gemeindedie not-
wendigenAuskünftezugeben.
(3) Soweitdie VürgerſteuervomArbeitslohn

einzubehalteniſt, überwachendieFinanzämterdie

Bürgerſteuerbeidenfür ZweckedexLohnſteuervor-
zunehmendenAußenprüfungen.

$12
Erhebungsjahx und Hebeſatz

(1)DieBürgerſteuerwirdaufGrundderSteuer-
meßbeträgenahdemvonderGemeindejeweilsfür
einKalenderjahrfeſtzuſeßendenHundertſaß(Hebe-
ſaß)fürdasKalenderjahr(Erhebungsjahr)erhoben.
(2)Der Hebeſaßmußfeſtgeſeßtſein:
1, wennexmehrals 300vomHundertbeträgt,
biszum1.Januar desErhebungsjahrs,

92.wennernihtmehrals300vomHundert
beträgt,biszum1,Juli desErhebungsjahrs.

Exmußdur 50teilbarundfüralleSteuerpſlich-
tigenderGemeindegleichſein.
(3)DerHebeſaßkannimLaufeinesErhebungs-

jahrseinmalgeändertwerden.Die Nachtragshaus-
haltſaßungüberdieFeſtſeßungdesneuenHebeſaßzes
mußvordem1,Oktobererlaſſenwerden.Jm Fall
derErhöhungdesHebeſaßzesdarfdexurſprünglich
feſtgeſeßteHebeſaßhöchſtensum.ſovielQwölfteler-
höhtwerden,als volleMonateauf denTag der
BekanntgabederNachtragshaushaltſakungfolgen.
DieErhöhunggilt für dieTeilbeträge,dienachder
Bekanntgabeder Nachtragshaushaltſaßungfällig
werden.
(4)Der ReichsminiſterdesJnnern kannAus-

nahmenvondenVorſchriftenderAbſäße2 und3

zulaſſen,wennim Lauf desErhebungsjahrsein
BedarfanDekungsmittelnauftritt,derniht vor-
ausgeſehenwerdenfonnte.

8 13
Erhebungsformen

(1)Bildet dasEinkommendieBeſteuerungsgrund-
lage,ſoiſt dieBürgerſteuerzuerheben:

1. vonSteuerpflichtigen,dieimBemeſſungsjahr
nur Einkünfteaus nichtſelbſtändigerArbeit
(Arbeitslohn)odernebenArbeitslohnnoch
andereEinkünfteim Betragvonniht mehr
als300Reich8markbezogenhaben,

dur< EinbehalteneinesLohnteilsauf
GrundeinerAnforderungaufderSteuer-
karte,DasgiltauhfürSteuerpflichtige,die
nebendemArbeitslohnandereEinkünftevon
mehrals 300Reichsmarkbezogenhaben,
wennwegendieſerEinkünftekeinhöherer
SteuermeßbetragalsnachdemArbeitslohn
alleinanzuwendeniſt;

2. vonSteuerpflichtigen,dieimBemeſſungsjahr
keineEinkünfteausnichtſelbſtändigerArbeit
(Arbeitslohn)bezogenhaben,
aufGrundeinesSteuerbeſcheids.Die
GemeindekannvonderZuſendungeincs
Steuerbeſcheidsabſehen,wennbeieinem
Steuerpflichtigenvorausſichtli<hwährend
desganzenErhebungsjahrsdieVoraus-
ſezungenfür dieNichterhebungderTeil-
beträge($15)vorliegen;

3. vonSteuerpflichtigen,dieimBemeſſungsjahr
nebenEinkünftenausnichtſelbſtändigerArbeit
(Arbeitslohn)andereEinkünftevonmehrals
300Reichsmarkbezogenhaben,unddiedes-
halbnacheinemhöherenSteuermeßbetragals
nachdemArbeitslohnalleinzurBürgerſteuer
heranzuziehenfind,

durchEinbehalteneinesLohnteilsauf
Grundder Anforderungin derSteuer-
farteſowieauf Grundeineszuſäßlichen
Steuerbeſcheids.

Iſt in denFällenderZiffern1und3 für den
Steuerpflichtigenvonderhebebere<htigtenGemeinde
für das ErhebungsjahrkeineSteuerkarteauszu-
ſtellenoderiſt dieAnforderungderBürgerſteuer
auf der Steuerkartezu Unrechtunterblieben,ſo
wird die Bürgerſteuerauf Grund einesSteuer-
beſcheidserhoben.



(2)Soweit nah demGeſezdie Beſteuerungs-
grundlagein Ausnahmefälleneinemvom Be-
meſſungsjahrabweichendenZeitraumzuentnehmen
iſt, tritt in denFällendesAbſatzes1 andieStelle
desBemeſſungsjahrsderandereZeitraum.
(8)Die Bürgerſteueriſt vonallenSteuerpflich-

tigeneinerGemeindedur Steuerbeſcheidzuerheben:
1. ſoweitderHebeſaßnahdem21,Oftoberdes
Stichtagsjahrsfeſtgeſeßztodererhöhtworden
iſt ($12Abſäte2 und3),

2. wenndasVermögen($7 Abſatz1, $8 Ab-
ſaß5) dieBeſteuerungsgrundlagebildet.

(4)Vondenim $1 Abſaß3 Sas1 bezeichneten
AngehörigenderWehrmacht,derLandespolizeiund
des Reichsarbeitsdienſtes,ſoweit ſie mit ihren
Dienſtbezügenbürgerſteuerpflichtigfind,habendie
DienſtſtellendieBürgerſteuernah nähererVerein-
barungmitderſteuerberehtigtenGemeindevonden
Dienſtbezügeneinzubehaltenundabzuführen.

814
Teilbeträge und Fälligkeitstage

(1) Die Bürgerſteuerwird in gleichenTeil-
beträgenfällig:
1, ſoweitſiedur<Steuerbeſcheidoderdur zu-
“ſäßlichenSteuerbeſcheidangefordertwird,

jeweils am 10. der Monate Februar,
Mai, AuguſtundNovember.Sie wird
in HöhedesvollenJahresbetragsam
10,Mai desErhebungsjahrsfällig,wenn
dieſer5Reichsmarknichtüberſteigt;

2. ſoweitſiedur Steuerkarteangefordertwird,
a) beiLohnzahlungszeiträumenbis zueiner

Wochein 24Teilbeträgen,jeweilsam10.
und24,

b) beiLohnzahlung8zeiträumenvonmehrals
einerWochein 12Teilbeträgen,jeweils
am10.

jedenMonals. O
(2) Teilbeträge,die na< demErlöſchender

Steuerpflichtfälligwerden,ſindnichtzuerheben.

Unterabſchnitt2: FreigrenzeundNichterhebung
$15

Nichterhebungeinzelner Teilbeträge
(1)Der einzelneTeilbetragderBürgerſteueriſt

niht zu erheben,wennder Steuerpflichtigeam
Halligfeitstag:

1,mitdemGeſamtbetragſeinerEinkünftevor-
ausfihtli<imErhebungsjahrdieFreigrenze
($16)nichtüberſchreitetoder

2, verſicherungsmäßigeArbeitsloſenunterſtüßung
oderKriſenunterſtüßungempfängtoder

9. laufendöffentlicheFürſorgeauf Grundder
VerordnungüberdieFürſorgepflichtvom
13,Februar1924(Neichsgeſebbl.T S. 100)
in derjeweilsgeltendenFaſſunggenießtoder

4. eineZuſaßrentena<Artikel4 desGeſetzes
überÄnderungenaufdemGebietderRNeichs-
verſorgungvom3. Juli 1934(Reichsgeſebpbl,T
S. 541,542)oderElternrenteoderEltern-
beihilfena< $$ 43 bis 49 oderWitwen-
beihilfena<$40 oderWaiſenbeihilfenach
$42 desNeichsverſorgungsgeſeßesoderFa-
milienunterſtüßungauf Grunddes-Geſetzes
überdieUnterſtüßungderAngehörigender
einberufenenWehrpflichtigenund Arbeits-
dienſtpflihtigenvom30.Mäxz1936(Reichs-
geſebbl.T S. 327)erhältoder

9. blindiſt undvorausſihtli<im Erhebungs-
jahrnihtmehrals4500ReichsmarkEin-*
fommen(MittelbetragderEinkommenſtufen)

__ exzielenwirdoder
6, Angehörigerder Wehrmacht,der Landes-

polizeioderdesReichsarbeitsdienſtesiſt und
im Erhebungsjahrwederzur Einkommen-
ſteuernohzurLohnſteuerherangezogenwird,

(2)DerSteuerpflichtigehatglaubhaftzumachen,
daßdie Vorausſezungfür dieNichterhebungdes
einzelnenTeilbetragsvorliegt.

8 16
Freigrenze

(1)DieFreigrenzebeträgt150vomHundert,bei
Ledigen130 vom Hundertdes Betrags, dender
Steuerpflichtigeim Fall dexHilfsbedürftigkeitvon
demFürſorgeverband,deramStichtagfür ihnzu-
ſtändigiſt,nachdenNichtſäßenderallgemeinenFür-
ſorgeals Wohlfahrtsunterſtühungim Erhebungs-
jahr erhaltenwürde,mindeſtensjedo<jährlich
400Reichsmark.An StelledesNichtſaßesderall-
gemeinenFürſorgeiſt auf Antrag desSteuer-
pflichtigenderRichtſaßdergehobenenFürſorgezu-
grundezulegen,wennderSteuerpflichtigeimFal
derHilfsbedürftigfeitaufdieſeAnſpruchhätte.
(2)Für denFamilienſtandundfürdieHöheder

RichtſäßeſinddieVerhältniſſeamStichtagmaß-
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gebend.Als lediggeltenPerſonen,dieamStichtag
niht verheiratetwaren,mit Ausnahmeder ver-
witweten,geſchiedenenoderdauerndgetrenntleben-
denPerſonen,dieamStichtagdas50.Lebensjahr
vollendethabenoderzuderenHaushaltamStichtag
einminderjährigesKindgehörthat.
(3)EnthaltendieRichtſäßederallgemeinenFür-

ſorgeKinderzuſchläge,dienah demAlterundder
Zahl derKinderabgeſtuftſind,ſo kannfür jedes
Kind,dasderSteuerpflichtigeunterhält,derhöchſte
Kinderzuſchlagzugrundegelegtwerden.FürMinder-
jährige,dieſelbſtändigzurBürgerſteuerheran-
gezogenwerden,iſt derRichtſaßfür alleinſtehende
Perſonenanzuſetzen.Iſt derRichtſaßderallgemeinen
FürſorgenurnacheinemTeil desgeſamtenLebens-
bedarfsberechnet,ſoiſ fürdieBerechnungderFrei-
grenzevoneinemdengeſamtenLebensbedarfum-
faſſendenBetragauszugehen.DieſenBetragbe-
ſtimmtderFürſorgeverband.
(4)FürdieAnwendungderFreigrenzegiltdas

folgende:
1. alsGeſamtbetragderEinkünfte($15Abſaß1
Differ1) gilt derBetrag,denderSteuer-
pflichtigevorausſichtli<him Erhebungsjahr
insgeſamtausdenim $2 Abſaß3 desEin-
fommenſteuergeſehesbezeihnetenEinkunfts-
artenna<Ausglei<hmit Verluſtenerzielen
wird. Dabeiſindals Einkünfteaus nicht-
ſelbſtändigerArbeit(Arbeitslohn),aus Ka-
pitalvermögenundwiederkehrendenBezügen,
ſoweitfie niht anderenEinkunfſtsartenzu-
zurechnenſind,dieEinnahmenohneAbzug
derWerbungskoſtenanzuſeßzen.Soweitdie
Einkünftenichtfeſtſtehen,ſindſiezuſäßen.

ſinngemäßanzuwenden;
2. beiMinderjährigen,dieeinemHaushaltan-
gehören,ſindnurdieEinkünfteanzuſetzen,die
ſieausnichtſelbſtändigerArbeit(Arbeitslohn)
ineinemdemHaushaltsvorſtandfremdenBe-
triebbeziehen;

3. beiPerſonen,dieim Betriebeinesanderen
ohneDienſtvertragganzoderzumTeil eine
Arbeitskrafterſehen,iſt derhalbeWertder
gewährtenSachbezügeundſonſtigenVorteile

“ alsEinkünfteanzuſetzen.
(5)WerdendieVorſchriftendes$15unddes$16

auf einenSteuerpflichtigenangewendet,demdie

BürgerſteuervomArbeitslohneinzubehaltenift, ſo
iſt $10Abſah2 ſinngemäßanzuwenden.
(6)Die Freigrenzegilt niht für Perſonen,die

am Fälligkeitstagland- und forſtwirtſchaftliches
Vermögen,GrundvermögenoderBetriebsvermögen
im Sinn desReichsbewertungsgeſeßesim Einheits-
wert von insgeſamtmehrals 8000Reichsmark
odervermögenſteuerpflihtigesVermögenim Sinn
des$7 Jiffer 1adesVermögenſteuergeſeßesbeſißen.
Die Vorſchriftendes$7 Abſäue2 bis4 ſindſinn-
gemäßanzuwenden.

g17
Steuerermäßigungen

(1)BildetdasEinkommendieBeſteuerungs-
grundlage,ſoiſt dieBürgerſteueraufAntragzuer-
mäßigen: |
1, wennin demEinkommenaußerordentliche
Einkünfteenthaltenſind, die nah denerx-
mäßigtenSägendes$34 desEinkommen-
ſteuergeſeßeszux Einkommenſteuerheran-
gezogenſind,
in demVerhältnis,in demſi<hdieEin-
kommenſteuerdur<dieAnwendungdes
$ 34 des Einkommenſteuergeſeßeser-
mäßigthat. Mindeſtensiſ jedo<die
Bürgerſteuerzu entrichten,diezu ent-
ri<htenwäre,wennder Steuerpflichtige
dieaußerordentlihenEinkünftenichtbe-
zogenhätte; ©

2. wenn das mutmaßliheEinkommendes
Steuerpflichtigenim Erhebungsjahrgegen-
überdemEinkommenimBemeſſungsjahrum
mehrals30vomHundertzurückbleibt,
aufdenBetrag,derſichergibt,wenndas
niedrigereEinkommendes Erhebungs-
jahrs bei derurſprünglichenFeſtſezung
dieBeſteuerungsgrundlagegebildethätte;

3. wenneinemnah denVorſchriftendesEin-
fommenſteuergeſeßesfür dasBemeſſungsjahr
niht zurEinkommenſteuerzuveranlagenden
friegsbeſhädigtenArbeitnehmeroder einer
gleichgeſtelltenPerſon für das Bemeſſungs-
jahrbeiderLohnſteuereinſteuerfreierBetrag
gewährtwordeniſt,
auf denBetrag,der ſi< ergibt,wenn
dexroheArbeitslohndesBemeſſungsjahrs,
gekürztum500Reichsmarkundumden
ſteuerfreienBetrag,dieBeſteuerungsgrund-
lagegebildethätte,



(2) Liegen die Vorausſeßungenfür eine Er-
mäßigungnah Abſaß1 Ziffern1 und2 zugleich
vor, ſo iſt diefür denSteuerpflihtigengünſtigere
Vorſchriftanzuwenden.Sowohlin denFällender
Ziffer1 als au<derDiffer2 gelten$7 Abſaß1
und$8 Abſaz5. LiegendieVorausſebungenfür
cineErmäßigungna<Abſaz1Differn2 und3 zu-
gleichvor,ſo iſtdieBürgerſteueraufdenBetragzu
ermäßigen,derſi< ergebenwürde,wenndasmut-
maßlicheniedrigereEinkommendesErhebungsjahrs
(roherArbeitslohnabzügli<h500Reichsmark),ver-
mindertumdenſteuerfreienBetrag,dieBeſteuerungs-
grundlagegebildethätte.

(3)Arbeitnehmerniſ im Fall derErmäßigung
gemäßAbſaß1Ziffern2und3mitWirkungfürdie
no fälligwerdendenTeilbeträgeeineentſprechende
Beſcheinigungzur VorlagebeimArbeitgeberaus-
zuhändigen.

(4) Bildet das vermögenſteuerpflichtigeVer-
mögen($7Abſaz1)dieBeſteuerungs8grundlageund
iſt aufden1.Januar desErhebungsjahrsbeieiner
Haupt-oderNeuveranlagung($8812,13 desVer-
mögenſteuergeſeßes)ein niedrigeresVermögenzu-
grundegelegtworden,ſo iſt dieBürgerſteuerauf
AntragaufdenBetragzuermäßigen,derſih er-
gebenwürde,wenndasniedrigerevermögenſteuer-
pflichtigeVermögendieBeſteuerungsgrundlagege-

. bildethätte.Iſt aufden1,JanuardesErhebungs-
jahrs ſowohleineNeuveranlagungals aucheine
Hauptveranlagungdes Steuerpflichtigenvorge-
nommenworden,ſo iſtbeiAnwendungdesSatzes1
dasderHauptveranlagungzugrundeliegendever-
mögenſteuerpflihtigeVermögenmaßgebend.Die
BVürgerſteueriſ jedo<hniht unterdenBetragzu
ermäßigen,der fi< ergibt,wenndasEinkommen
desBemeſſungsjahrsdieBeſteuerungsgrundlagege-
bildethätte.

(5)Jf dieBürgerſteuergemäß$8 Abſatz5 nah
demSteuermeßbetragvon6Reichsmarkfeſtgeſeht
worden,ſo iſt ſieaufAntrag,wenndasland-und
forſtwirtſchaftliheVermögenim Sinn desReichs-
bewertungs8geſeßesbeieinerHauptfeſtſtellung,Wert-
fortſhreibungoderNachfeſtſtellunggemäßL$21
bis 23desReichsbewertungsgeſeßesaufden1.Ja-
nuar desErhebungs8jahrsauf einenBetragvon
20000Reich8markodexwenigerfeſtgeſtelltworden
iſt,aufdenBetragzuermäßigen,derſi<hnach$8
Abſäße1 bis 3 ergibt.Jst aufden1.Januar des
ErhebungsjahrsſowohleineHauptfeſtſtellungals
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aucheineWertfortſchreibungodereineNachfeſtſtellung
vorgenommenworden,ſo iſt derbeiderHauptfeſt-
ſtellungfeſtgeſtellteEinheitswertmaßgebend.

8 18
Erſtattung und Nahforderung

(1)SoweitdieBürgerſteuerzuUnrechterhoben
wordeniſt, iſt ſie zu erſtatten.Erfolgt die Er-
ſtattungnichtvonAmtswegen,ſokannderSteuer-
pflichtigedieErſtattungſpäteſtensbis zumAblauf
desaufdasErhebungsjahrfolgendenKalenderjahrs
beantragen.
(2)In denFällen,in denendasEinkommenoder

dasVermögenfür dieQweckedererſtmaligenAn-
forderung,derErmäßigungoderderNichterhebung
derBürgerſteuergeſhäßtwerdenmuß,kanndie
GemeindedurchbeſonderenBeſcheiddieBürgerſteuer
inſoweitnahfordern,alsſi dieSchäkungdesEin-
fommensoderVermögensals zu niedrigerweiſt.
Entſprechendesgilt ſinngemäßhinſichtlihdervom
ArbeitslohncinzubehaltendenBürgerſteuerim Fall
des$26Abſatz2.

$ 19
Erlaß aus Billigkeitsgründen

Für denErlaßderBürgerſteuexrausBilligkeits-
gründengeltendieVorſchriftendes$131derReichs-
abgabenordnungſinngemäß.

Unterabſchnitt3: Erhebung
8 20

Haushaltsbeſteuerung: Ehegatten
(1)DerHaushaltsvorſtandwirò na<Maßgabe

des$6 Abſay2 zurBürgerſteuermit ſeinemEhe-
gattengemeinſamherangezogen,wennbeideam
Stichtagnichtdauerndgetrenntlebten,
(2)SoweitdieBürgerſteuervomArbeitslohnein-

zubehalteniſt,ift ſieanzufordern:
1.aufderSteuerkartedesEhemanns,wenn
dieſemeineSteuerkarteauszuhändigeniſt,

2. aufderSteuerkartederEhefrau,wennniht
demEhemann,ſondernder Ehefraueine
Steuerkarteauszuhändigeniſt.

(3) Liegendie Vorausſeßungenfür die Nicht-
erhebungeinzelnerTeilbeträgederBürgerſteuerin
derPerſondesEhemannsvor,ſo iſt au<vonder
EhefraukeineBürgerſteuerzuerheben.Liegendie

3
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Vorausſeßungenfür die Nichterhebungeinzelner
TeilbeträgederBürgerſteuexnuxin derPerſonder
Ehefrauvor,ſowirddadurchdieHeranziehungdes
EhemannszurBürgerſteuernichtgehindert.
(4)StirbtderEhemann,fokönnenvonderWitwe

ſelb nuxdieTeilbeträgeangefordertwerden,die
nachdemToddesEhemannsfälligwerden.Für das
zugrundezu legendeEinkommengilt $6 Abſaß4
Ziffer3. :

8 21
Haushaltsbeſteuerung: Kinder

(1)DexHaushaltsvorſtandwird nahMaßgabe
des$6Abſatz3gemeinſammitdenminderjährigen
Kindernzux Bürgerſteuerherangezogen,die am
Stichtagdas18.Lebensjahrvollendetundzuſeinem
Haushaltgehörthaben.
(2) Liegendie Vorausſezungenfür die Nicht-

erhebungeinzelnerTeilbeträgederBürgexrſteuerin
derPerſondesHaushaltsvorſtandsvor,ſo iſt auh
vondenKindernkeineBürgerſteuerzuerheben,ſo-
weitfieandereEinkünfteals ausnichtſelbſtändiger
Arbeit in einemdemHaushaltsvorſtandfremden
Betriebhaben.
(3)Stirbt dexHaushaltsvorſtandundtritt an

ſeineStellekeinanderer,ſokönnenvondenminder-
jährigenKindern ſelbſt,die am Stichtagdas
18,LebensjahrvollendetunddieandereEinkünfteals
ausnitſelbſtändigerArbeitin einemdemHaus-
haltsvorſtandfremdenBetriebhaben,wegendieſer
andexenEinkünftenuxdieTeilbeträgeangefordert
werden,dienahdemToddesHaushaltsvorſtands
fälligwerden.Für daszugrundezulegendeEinkom-
mengilt$6Abſatz4 Ziffer3 ſinngemäß.

822
Steuerbeſcheid

DexSteuerbeſcheidmußdieHöhederSteuerund
ſoll die Beſteuerungs8grundlageund eineRechts-
mittelbelehrungſowiedieHöhedereinzelnenTeil-
beträge,dieZeitpunkteihrerFälligkeitunddieBe-
zeihnungderGemeindekaſſeenthalten,an diedie
Steuerzuentrichteniſt.

8 23
Steuerkarte

(1) Die AnforderungaufderSteuerkartemuß
außerdexJahlungsaufforderungdieHöhederein-
zelnenTeilbeträge,dieZeitpunkteihrer Fälligkeit
ſowiedieBezeichnungdexGemeindekaſſeundderen

Poſtſche>-oderBankverbindungenthalten,an die
dieBürgerſteuerzuzahleniſt. EineRechtsmittel-
belehrungiſt niht exforderli<h.Gemeindenmit
mehrerenGemeindekaſſenhabendie Beſtimmung
überdieGemeindekaſſe,andiedieBürgerſteuerab-
zuführeniſt, ſo zutreffen,daßfür dieZahlungdes
einzelnenArbeitgebersnur eineKaſſeempfangs-
berechtigtiſt.
(2)DieAnforderungderBürgerſteuergiltmit

derAushändigungderSteuerkarteandenSteuer-
pflichtigenals bewirkt.EinerZuſtellungoderQu-
ſendungin verſhloſſenem.Brief bedarfes nicht.
StehtderSteuerpflichtigean einemFälligkeitstag
niht in einemDienſtverhältnisoderbeidernächſten
auf denFälligkeitsätagfolgendenLohnzahlungin
einemanderenDienſtverhältnisals amFälligkeits-
tag,ſo haterdenfälligenTeilbetragdexBürger-
ſteuerſelbſtandieGemeindekaſſezuzahlen,ſoweit

erhebeniſt.
(3)WerdeneinemSteuerpflichtigenvonderſelben

GemeindemehrereSteuerkartenausgeſchrieben,fo
iſt dieBürgerſteuexnuxaufeiner,undzwarin der
Regelauf derzuerſtausgeſchriebenenSteuerkarte
anzufordern.
(4)StehtderArbeitslohndesBemeſſungsjahrs

beiAusſchreibungderSteuerkartenohnichtfeſt,ſo
kanndieGemeindeaufderSteuerkartedenBetrag
anfordern,dexdemzuerwartendenArbeitslohnent-
ſpricht.Wird nah AusſhreibungderSteuerkarte
einhöhererArbeitslohnalsderzugrundegelegteer-
mittelt,ſokanndieGemeindeeinenetwaigenMehr-
betragan Bürgerſteuerdur<Steuerbeſcheidnach-
fordern.
(5)Die Bürgerſteueriſ nux inſoweitauf der

Steuerkarteanzufordern,als ſie auf Grundeines
bis zum21.OktoberdesStichtagsjahrsfeſtgeſetzten
Hebeſazeszuerhebeniſt.

8 24
Steuerkarte

und zuſäßlicher Steuerbeſcheid
Im Fall des$13Abſayß1Ziffer3 iſt ſowohldex

Bürgerſteuerbetragfeſtzuſtellen,der ſi<hnah dem
Einkommenergibt,alsauhderBürgerſteuerbetrag,
derſih na<demArbeitslohnalleinergibt. Dev
leßtgenannteBetragiſ auf,derSteuerkarteanzu-
fordernund vomArbeitslohneinzubehalten,der
verbleibendeUntexrſchiedsbetragiſt dur<zuſäßlichen
Steuerbeſcheidzuerheben.



8 25
PflichtendesArbeitgebers

(1)DexArbeitgeber,in deſſenDienſtenderAr-
beitnehmerbeiFälligkeitderTeilbeträgeſteht,hat
bei der nächſtenauf denFälligkeitstagfolgenden
LohnzahlungvorbehaltlichderVorſchriftendes$26
denzu entrichtendenTeilbetragder Bürgerſteuer
vomArbeitslohneinzubehalten.Die innerhalbeines
KalendermonatseinbehalteneBürgerſteuerhatder
Arbeitgeberbis zum5. desfolgendenKalender-
monatsan die in derSteuerkartebezeichneteGe-
meindekaſſeabzuführen,Die Abführungkann
zurückgeſtelltwerden,bis der der Gemeindeins-
geſamtzuſtehendeBetrag5Reichsmarkerveichthat,
längſtensjedochbis zum5. deserſtenMonatsdes
Kalendervierteljahrs,dasaufdieEinbehaltungfolgt.
Führt ein Arbeitgeberdie einbehaltenenBürger-
ſteuerbeträgenichtrechtzeitigab,ſohaterdiesbis
zumAblaufderFriſt deranforderndenGemeinde
anzuzeigen.
(2)WennderArbeitslohnganzoderteilweiſeaus

SachbezügenbeſtehtundderBarlohnzur De>ung
derBürgerſteuernichtausreicht,ſo hatderArbeit-
nehmerdemArbeitgeberden zur De>ungder
BürgerſteuererforderlichenBetragzuzahlen.Unter-
[läßtdasderArbeitnehmer,ſo hatderArbeitgeber
dieBürgerſteuerzu entrichten;exkanneinenent-
ſprechendenTeil derSachbezügezurückbehalten.
(3)Der ArbeitgeberkanndiebarenPortoaus-

gabenvon demabzuführendenBürgerſteuerbetrag
abziehen,wennin denSteuerkartenwedereineVoſt-
ſche>-no<eineBankverbindungderGemeindekaſſe
angegebeniſt. Bei derAbführungiſ einvondex
GemeindemitgeteiltesKaſſenzeichenundferneran-
zugeben,daßdieSummeeinbehalteneBürgerſteuer
darſtellt.Zugleichiſt dieZahl derArbeitnehmer
mitzuteilen,aufdieſichdieSummeverteilt.Einer
BezeichnungdereinzelnenArbeitnehmerbedarfes
nicht,
(4)Der Arbeitgeberhat in demfür Qweckeder

Lohnſteuerfür den Arbeitnehmerzu führenden
Lohnfkontodie anforderndeGemeindeund den
Bürgerſteuerbetragvorzutragen,deraufdexSteuer-
kartedesArbeitnehmersangefordertiſt. Außerdem
hatderArbeitgeberdievomArbeitslohndesArbeit-
nehmerseinbehaltenenBürgerſteuerbeträgeindieſem
LohnkontogeſondertanzuſchreibenunddieBelege
überdieAbführungbiszumAblaufdesdrittenauf
die LohnzahlungfolgendenKalenderjahrsaufzu-
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bewahren.Für Arbeitnehmer,dienichtlediglichin
derHauswirtſchafttätigſind,hatderArbeitgeber,
fallsBürgerſteuereinzubehalteniſt, einLohnkonto
au dannzuführen,wenndiesfürZweckederLohn-
ſteuernichterforderlichiſt.

8 26
Freigrenze

bei der Bürgerſteuer vom Arbeitslohn
(1) Die Gemeindehat in der Steuerkarteden

Monats-unddenWochenbetragderFreigrenzezu
vermerken,Der Wochenbetragiſt mit ?/, des
Monatsbetragsanzuſeßen,wennnichtderFürſorge-
verbandeinenbeſonderenRichtſaßfeſtgeſebthat.
(2)Der Arbeitgeberhatbeidernächſtenaufden

FälligkeitstagfolgendenLohnzahlungkeineBürger-
ſteuereinzubehalten,wennder Lohn die in der
SteuerkartevermerkteFreigrenzeniht überſteigt.
DieſeFreigrenzeiſt erforderlichenfallsentſprechend
dem Lohnzahlungszeitraumumzurechnen.Für
mehrerevolleArbeitswochengilt einVielfachesdes
Wochenbetrags,für volleArbeitstagejeweilsein
SechſteldesWochenbetragsals Freigrenze.
(3) Hat eineGemeindedie Freigrenzein der

Steuerkartenichtvermerkt,ſo hat ſih derArbeit-
gebernachderfür ſeineBetriebsgemeindegeltenden
Freigrenzezu rihten. Die zurAusſcreibungder
SteuerkarteverpflichteteGemeindehatdieSteuer-
farteaufAntragdesSteuerpflichtigenzuberichtigen.
(4) Hat der ArbeitgebergemäßAbſatz2 keine

Bürgerſteuereinbehalten,ſohatderSteuerpflichtige
denauf derSteuerkarteangefordertenTeilbetrag
ſelbſtandieGemeindekaſſezuentrichten,wennanzu-
nehmeniſ, daßderGeſamtbetragſeinerEinkünfte
imErhebungsjahrdenJahresbetragderFreigrenze
überſteigtoderwenndieVorausſezungenfür die
Nichtanwendungder Freigrenzegemäß$16 Ab-
ſaß6 vorliegen.

Abſchnitt TV
Haftung,Verjährung,Rechtsmittel,Strafrecht

undStrafverfahren
8 27

Haftung
(1)Jf dieBürgerſteuervomArbeitslohneinzu-

behalten,ſo haftetderArbeitgeberfür dievonihm
einzubehaltendenBeträgeundfür ihreordnungs-
mäßigeAbführung.
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(2) Der ArbeitnehmerhaftetnebendemArbeit-

geberfür dieBürgerſteuernux:
1. wennderArbeitgeberdenArbeitslohnnicht
vorſchriftsmäßiggekürzthatoder

2. wenndexArbeitnehmerweiß,daßderArbeit-
geberdieeinbehalteneBürgerſteuerniht vor-
ſ<riftsmäßigabgeführthat unddiesnicht
unverzüglichderStellemitteilt,an diedie
Bürgerſteuerabzuführeniſt.

(3)Im übrigengeltenfür dieHaftungdieVor-
ſchriftenderNeichsabgabenordnungunddesSteuer-
anpaſſungsgeſeßesſinngemäß.

8g28
Verjährung

Für dieVerjährunggeltendieVorſchriftender
88143 bis 149der Reichsabgabenordnungſinn-
gemäß.

829
Nechtsmittel und Rechtsmittelverfahren
(1)Als NechtsmittelſinddenBeteiligtengegeben:
1. gegeneineWillenskundgebung,durc dieein
beſtimmterBetrag von einer beſtimmten
Perſonals Bürgerſteuererſtmaligangefor-
dertwird, der Einſpruh. Über ihn ent-
ſcheidetderBürgermeiſter.GegendieEin-
ſpruchsentſcheidungdesBürgermeiſtersiſt die
Berufungzuläſſig. Überſieentſcheidetdas
Finanzgericht.Gegendie Berufungsent-
ſcheidungdesFinanzgerichtsiſt dieNechts-
beſhwerdezuläſſig.Überfie entſcheidetder
Neichsfinanzhof.Auf das Nechtsmittelver-
fahrenfindendie Vorſchriftender Reichs-
abgabenordnungſinngemäßAnwendung;

2, gegendieEntſcheidungübereinenAntragauf
BerichtigungdexangefordertenBürgerſteuer
gemäß$10, auf NichterhebungeinesTeil-

betragsgemäß$15, auf Ermäßigungder
angefordertenBürgerſteuergemäß$17, auf
Exſtattunggemáß$18undaufBerichtigung
derSteuerkartegemäß$26Abſayh3 dieBe-
ſ<werdeandenBürgermeiſter.Will dieſer
derBeſchwerdenichtabhelfen,ſo haterdie
BeſchwerdedemOberfinanzpräſidenten,in
deſſenBezirkdieGemeindeliegt,zur Ent-
\cheidungvorzulegen.Dieſerentſcheidetend-
gültig.

(2) Wird im Einſpruchsverfahrengeltendge-
macht,daßdieBürgerſteuerfürdasſelbeErhebungs-
jahrvonmehrerenGemeindenangefordertworden
iſt, ſo hatderBürgermeiſterdieEntſcheidungüber
denEinſpruchauszuſeten,bis er eineEntſcheidung
überdieHebebere<tigunggemäß$4Abſaÿ2herbei-
geführthat.
(3) Im RechtsmittelverfahrengegendieBürger-

ſteuerkannnit geltendgemahtwerden,daßdas
zugrundegelegteEinkommenoderVermögenbeider
Einkommen-oderVermögenſteuerveranlagungoder
beiderEinheitsbewertungnichtzutreffendfeſtgeſtellt
wordeniſt.

L 30
Strafrecht und Strafverfahren

(1)DieVorſchriftenderReichsabgabenordnung
überdasStrafrechtunddasStrafverfahrengelten
für dieBürgerſteuerſinngemäß.An dieStelledes
Finanzamtstritt derBürgermeiſter,andieStelle
desOberfinanzpräſidentendieAufſichtsbehördeder
GemeindeundandieStelledesReichsminiſtersder
FinanzenderReichs-undPreußiſcheMiniſterdes
Innern. Die erkanntenGeldſtrafenfallenderGe-
meindean. :
(2) Als Steuerzuwiderhandlungengeltenauh

VerſtößegegendieVorſchriftendes$25.
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Erlaß desFührersundReichskanzlers
überdieVerpflihtungvonBeamtennichtdeutſcherStaatsangehörigkeit.

Vom18.November1937.
BeamtenichtdeutſcherStaatsangehörigkeit,dieaufGrundvonStaatsverträgenunterBewilligungder

Gegenſeitigkeitim Eiſenbahn-Grenzverkehrim deutſchenDienſtangeſtelltwerden,habenau Stelledesim
$4 desDeutſchenBeamtengeſeßesvom26,Januar1937(Reichsgeſetbl.T S. 39) vorgeſchriebenenTreu-
undDienſteideseindienſtlihesVerſprechenfolgendenJnhalts abzulegen:

(¡Ih gelobe:Jch werdemeinenVorgeſeßtentreuundgehorſamſeinundalleObliegenheiten
desmir übertragenenAmtesdenGeſehen,VerordnungenundDienſtvorſchriftenentſprechend
gewiſſenhaftwahrnehmen.“

ÜberdenVorgangiſteineNiederſchriftzufertigen,diezudenVerſonalaktendesBeamtengenommenwird,

Berchtesgaden,den18,November1937,

DerFührerundReichskanzler
Adolf Hitler

Der Neichsverkehrsminiſter
Dorpmüllerx

Der Reichsminiſter des Junern
Ju Vertretung
Pfundtner

Der Reichsminiſter desAu8wärtigen
Freiherx von Neurath

Neich8geſeßbl.1937I 333
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81
(1)Vor BeginndesGeſchäftsjahrsundfür ſeine

DauerſinddieGeſchäfteunterdenRichterneines
Amtsgerichts,unterdenKammernderLandgerichte
undunterdenSenatenderOberlandesgerichte,des
Volksgericht8hofsunddesReichsgerichtszuverteilen
unddieVorſißendenunddieſtändigenMitgliederder
einzelnenKammernundSenateſowiedieregelmäßigen
VertreterfürdenFall derVerhinderungeinesRichters
zubeſtimmen.
(2)DerReichsminiſterderJuſtiz kannGrundſägze

fürdieGeſchäftsverteilungaufſtellen.

82
Die Geſchäftsverteilungkannim LaufedesGe-

ſchäftsjahrsnur geändertwerden,wenn-dieswegen
Überlaſtung,WechſelsoderdauernderVerhinderung
einesRichtersoderſonſtimJntereſſederRechtspflege
dringenderforderlichwird.

$3
DieGeſchäftsverteilungiſtAngelegenheitderJuſtiz-

verwaltungunderfolgt
beidenAmtsgerichtendur<denAmts-oderLand-
gerichtspräſidenten,demdieDienſtaufſichtüber
dasAmtsgerichtzuſteht,

Berlin,den24.November1937,

beidenLandgerichten,denOberlandesgerichten,
demVolksgericht8hofunddemReichsgericht|
durchdiePräſidentendieſerGerichte,

beidenaufGrundderVerordnungvom21.März
1933(Reichsgeſeßbl.TS. 136) gebildeten
Sondergerichtendur<denOberlandesgerichts-
präſidenten.

$4
InnerhalbderKammernundSenatewerdendie

Geſchäftedurh dieVorſißendenauf dieMitglieder
verteilt.

85
DieBeſtimmungendieſesGeſetzesgeltenfür dieGe-
ſhäftsverteilungbeidenArbeitsgerihtsbehördenund
denſonſtigenbeſonderenGerichtenim Bereichder
Reichsjuſtizverwaltungentſprechend.

$6
(1)DieſesGeſeßtrittmitdem1.Dezember1937in

Kraft.
(2)GleichzeitigtretendieBeſtimmungendesGe-

richtsverfaſſung8geſeßesüberdas Präſidiumaußer
KraftundgehendieihmübertragenenſonſtigenAuf-
gabenals Juſtizverwaltungs8angelegenheitenauf die
PräſidentenderGerichteüber.
(3)LaufendeGeſchäftsverteilungenbleibennahMaß-

gabedieſesGeſetzesbeſtehen,
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DerFührerundReichskanzler
AdolfHitler

Der Reichspoſtminiſter
Ohneforge

Der Reichsminiſter des Jnnern
Ju Vertretung
Pfunètner

Der Reichsminiſter der Finanzen
Graf Shwerin von Kroſigk
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81
Das Bürgerſteuergeſeßvom 16.Oktober1934

(Reichsgeſeßbl.T S. 985)in derFaſſungderGeſeße
zurÄnderungdesBürgerſteuergeſeßzesvom16.Ok-
tober1935(NReich8geſeßbl.TS. 1237)und27.Oktober
1936(Reichsgeſezbl.TS. 919).unddesEinführungs-
geſeßeszu denRealſteuergeſeßenvom1.Dezember
1936(Reichsgeſeßbl.LS. 961)wirdwiefolgtgeändert:
1. Im $2erháltAbſaßÿ4diefolgendeFaſſung:

nichtfürPerſonen,dieamFälligkeitstag:
a) land- und forſtwirtſchaftlihesVermögen,
GrundvermögenoderBetriebsvermögenim
Sinn desReichsbewertungs8geſeßesim Ein-
heitswextvonin8geſamtmehrals8000Reichs-
markbeſizen.DabeiiſtdasVermögenderam
Fälligkeitstagnichtdauerndgetrenntlebenden
EhegattenſowiedasVermögendesHaushalts-
vorſtandsundderamFälligkeitstagzumHaus-
haltgehörigenminderjährigenKinder,dieam
Stichtagdas18.Lebensjahrvollendethaben,
zuſammenzure<hnen;

b) ſteuerpflichtigesVermögenimSinn des$7
Differ1adesVermögenſteuergeſeßesbeſißen.
DabeiſinddieQuſammenrechnungsvorſchriften
unteraSah2anzuwenden.
Berlin,den3.November1937.

2, Im $3 wird demAbſaß1 aufneuerZeileder
folgendeSaß hinzugefügt:
¡Bei Perſonen,dieamStichtagdas50.Lebens-
jahrvollendethaben,ſindumeinDrittelzuer-
mäßigen:
a) derSteuergrundbetragvon3 Reichsmark,
,_b)derSteuergrundbetragvon6Reichsmark,wenn

daszugrundeliegendeEinkommennichtmehr
als2100Reichsmarkbetragenhat.'!

3, Im $3 wird im Abſaß4b dieZahl „12000//
erſetdur<hdieZahl„25000//.

82
DerReichsminiſterderFinanzenwirdermächtigt,

dasBürgerſteuergeſeßin geänderterFormundfort-
laufenderParagraphenfolgeneu bekanntzumachen.
DabeiſinddiegeltendenVorſchriftenunddieBe-
ſtimmungenderBürgerſteuerdurhführungsverordnung
zuſammenzufaſſenundinſoweitzu ändern,als eine
VereinfahungoderKlarſtellungerforderlichiſt, oder

83
DasGeſetiſ erſtmalsaufdieBürgerſteuerfürdas

Kalenderjahr1938anzuwenden.

Artikel I
DerAbſchnittV (FörderungderEheſchließungen)

desGeſetzeszurVerminderungderArbeitsloſigkeit
vom1.Juni 1933(Reichsgeſeßbl.T S. 323,326)in
derFaſſungdesZweitenGeſeßeszurÄnderungdes
GeſeßesüberFörderungderEheſchließungenvom
24.Januar 1935(Reich8geſeßbl.T S. 47)erhältdie
folgendeFaſſung:

u8 1
(1)DeutſchenReichsangehörigenkannaufAn-

trag ein Eheſtands8darlehenim Betragbis zu
eintauſendReichsmarkgewährtwerden.Der
AntragaufGewährungdesEheſtandsdarlehens
fann erſt na<Beſtellungdesſtandesamtlichen
Aufgebotsundmußvor EingehungderEhege-

ſtelltwerden.Die HingabedesBetragserfolgt
erſt:na<-derEheſchließung.Vorausſeßungfür
dieGewährungdesEheſtandsdarlehensiſt,daß
diekünftigeEhefrauinnerhalbderleßtenzwei
JahrevorStellungdesAntragsmindeſtensneun
MonatelangimJnlandin einemArbeitsverhält-
nis geſtandenhat.
(2)Die Beſchäftigungim HaushaltoderBe-

triebvonVerwandtenaufſteigenderLiniegiltnux
dannals Arbeitsverhältnisim Sinn desAb-
ſabes1, wenninfolgederAufgabedieſerBe-
ſchäftigungeinèfremdeArbeitskraftfür dauernd
eingeſtelltwordeniſt.
(3)Der Antrag auf Gewährungdes Ehe-

ſtandsdarlehensi beiderjenigenGemeindezu
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Abſchnitt 1
Gemeindeabgaben
Unterabſchnitt 1

Realſteuern

SI
Allgemeines

Die Gemeindenfönnenvom1.April1937ab
dieGewerbeſteuer(SteuervomſtehendenGewerbe)
nur nachdemGewerbeſteuergeſeßvom1,Dezember
1936 (Reich8geſeßbl.T S. 979) und vom 1,April
1938abdieGrundſteuernuxnahdemGrundſteuer-
geſeßhvom 1,Dezember1936 (Reichsgeſeßbl.1
S. 986)erheben.DabeigeltendieVorſchriftenderS82bis11,
Reich8geſebhbI,1936I

82
Hebeſäße

(1)Die Hebeſäßefür dieRealſteuern($21 des
Grundſteuergeſeßesund$$ 16und25desGewerbe-
ſteuergeſeßes)werdenfür jedesRechnungsjahrneu
feſtgeſezt.
(2)Die Hebeſäßekönnenim Laufe einesRech-

nungsjahrseinmalgeändertwerden.DieNachtrags-
haushaltſaßungüberdieFeſtſeßungderneuenHebe-
ſäßemußvor dem1.Januar erlaſſenwerden.Die
ÄnderungderHebeſäßefür dieGrundſteuerund
für dieGewerbeſteuernahdemGewerbeertragund
demGewerbekapitalwirktaufdenBeginndesRech-
nungs8jahrszurück.DieÄnderungdesHebeſaßesfür
dieLohnſummenſteuergilt erſtmalsfür dieLohn-
ſumme,diein demKalendermonatgezahltwird,der
nah demErlaß der Nachtragshaushaltſaßung
beginnt.

253
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Mehrbelaſtung
Die Hebeſäßefür dieRealſteuernkönnenfür

einenTeildesGemeindebezirksoderfüreineGruppe
vonSteuergegenſtändenhöherals dieallgemeinen
Hebeſäßefeſtgeſeßtwerden,ſoweitder Gemeinde
Koſtendur<Einrichtungenerwachſen,dieaus\ließ-
lih oderin beſondershervorragendemMaßdieſem
Teil desGemeindebezirksoderdieſerGruppevon
Steuergegenſtändenzuſtattenkommenundfür die
Beiträgeniht erhobenwerden(Mehrbelaſtung).
Bei derBemeſſungderMehrbelaſtungiſ derzur
Herſtellungund Unterhaltungder Einrichtungen
erforderlicheBedarf nah Abzugdes etwaigen
Ertrageszu berü>ſihtigen.Die Feſtſezungdex
MehrbelaſtungbedarfderGenehmigungderoberen
Gemeindeaufſichtsbehörde.

8 4
Änderung von Gemeindegebieten

(1)WirddasGebietvonGemeindengeändert,ſo
kanndiehierfürzuſtändigeBehördefürdieGebiets-
teile,dievorherzuverſchiedenenGemeinden(Guts-
bezirken)gehörthaben,auf beſtimmteVeit ver-
ſchiedeneHebeſäßezulaſſen.
(2) Für Gemeinden,in denenaus Anlaß einer

früherenÄnderungvonGemeindegebietenverſchie-
deneNealſteuerſäßefür dievorherzuverſchiedenen
Gemeinden(Gutsbezirken)gehörigenGebietsteile
zugelaſſenwaren,bleibtdieſeRegelungvorläufig
aufrechterhalten.DenZeitpunktdesAußerkrafttretens
beſtimmtim einzelnenFall dieobereGemeinde-
aufſiht8behörde.

85
Steuervereinbarungen

(1)VereinbarungenmitSteuerpflichtigenüberdie
HöhederSteuerſindnur beiderGewerbeſteuer
zuläſſigundbedürfenderZuſtimmungderoberſten
Gemeindeaufſihtsbehörde.
(2) Unberührtbleibendie bisherigenVerein-

barungen,dieLänderundGemeinden(Gemeinde-
verbände)mitSteuerpflichtigenüberdieHöheder
Realſteuernre<tswirkſamabgeſchloſſenhaben.
SoweitausdieſenVereinbarungendenLändernund
denGemeindeverbändenAnſprüchezuſtehen,geht
derAnſpruchaufdieGewerbeſteueram1. April
1937undderAnſpruchauf dieGrundſteueram
1.April 1938auf die Gemeindenüber,die zur
ErhebungdieſerSteuernberechtigtſind.

86
Steuerverkoppelungund Genehmigung

der Hebeſägze
Der Reich8miniſterdesInnernerläßtim Ein-

vernehmenmit demReich8miniſterder Finanzen
Beſtimmungendarüber,in welchemVerhältnis
die Hebeſäßefür die Grundſteuer,die Gewerbe-

ſieuerunddieBürgerſteuerzueinanderſtehenmüſſen
und inwieweitdie Hebeſäßefür dieſeSteuern
uEfer ehmigungderGemeindeaufſichtsbehördenbe-
üxrfen.

. ET

Hebeſäßefür die Gewerbeſteuer
für die Rechnungsjahre1937und 1938
(1)Für dieRechnungsjahre1937und1938ſoll

dieGemeindedieHebeſäßefür dieGewerbeſteuer
ſo bemeſſen,daß insgeſamtkeinhöheresAuf-
kommenzuerwarteniſt,alsbeiWeitererhebungdex
Steuerndur<dieGebietskörperſchaftennah bis-
herigemRechtin derGemeindeerzieltwordenwäre.
Zum“Aufkommenim Sinn des Saßtes1 gehört
niht dasAufkommenfür dasRe<hnungsjahr1936
inderGemeindeausMehrbelaſtungenimSinndes
$3, ſoweitſolcheMehrbelaſtungenfürdaslaufende
Nechnungsjahrunterbleibenund an ihrer Stelle
BeiträgeoderandereAbgabenerhobenwerden.
(2) Der RNeichsminiſterdes Innern und der

ReichsminiſterderFinanzenerlaſſenRichtlinien,
unterwelchenVorausſeßzungenvon demGrundſaß
desAbſaßes1 abgewichenwerdenkann.

88
Hebeſäßefür die Grundſteuer
für das Rehnungsjahr 1938

(1)Für dasRechnungsjahr1938ſolldieGemeinde
dieHebeſätzefür dieGrundſteuerſo bemeſſen,daß
in8geſamtkeinhöheresAufkommenzuerwarteniſt,
als bei Weitererhebungder Steuerndurchdie
Gebietsförperſchaftennah bisherigemRechtin der
Gemeindeerzieltwordenwäre. ZumAufkommen
imSinndesSabes1 gehörtniht dasAufkommen
für dasRehnungsjahr1937in derGemeindeaus
Mehrbelaſtungenim Sinn des$3, ſoweitſolche
Mehrbelaſtungenfür das Rechnungsjahr1938
unterbleibenund an ihrer StelleBeiträgeoder
andereAbgabenerhobenwerden.ZumAuffommen
imSinn desSatzes1 gehörtau<dasAufkommen
für dasNechnungsjahr1937in derGemeindeaus
Sonderſteuernauf Wohnungen(Wohnraum)und
Mietenim Sinn des$27Ziffer3.
(2)DerReichsminiſterdesJnnernundderReichs-

miniſterderFinanzenerlaſſenRichtlinien,unter
welchenVorausſezungenvon demGrundſaßdes
Abſatzes1 abgewichenwerdenkann,

89
Umlageſäßeder Gemeindeverbände
für die Re<hnungsjahre1937und 1938
(1)Soweit Gemeindeverbändeihren Finanz-

bedarfdur<Umlagenauf die ihnenzugehörigen
GemeindenoderGemeindeverbändedeen,ſollendie
UmlageſäßefürdieRehnungsjahre1937und1938
ſo bemeſſenwerden,daßinsgeſamtfein höheres



Aufkommenzuerwarteniſt,alsbeiWeitererhebung
derUmlagenunddereigenenRealſteuernnachbis-
herigemNechtfürdenGemeindeverbanderzieltworden
wäre.
(2)Die Vorſchriftendes$7 Abſatzes1 Sah2

undAbſatzes2 ſowiedes$8 Abſatzes1 Sätze2, 3
undAbſatzes2 geltenſinngemäß.

8g10
Aufhebung des Realſteuerſperrgeſeßzes
Die VorſchriftendesRealſteuerſperrgeſeßesvom

7.März1935(Reichsgeſeßbl.I S. 349)findaufdie
GewerbeſteuerundaufdieUmlagenderGemeinde-
verbändevom1.April 1937ab,im übrigenvom
1.April 1938abnihtmehranzuwenden.

811
Warenhausſteuer

In Ländern,in denenbeimInkrafttretendieſes
GeſeeseineWarenhausſteuer($10 des Real-
fteuerſperrgeſeßesvom7.März1935,Reich8geſeßbl.T
S. 349)beſteht,könnenfürdieRe<hnungsjahre1937,
1938und1939dieHebeſätzefürdieGewerbeſteuer
($816und25desGewerbeſteuergeſetzes)hinſichtlich
derin derGemeindebelegenenBetriebſtättenvon
Warenhäuſernhöherſeinals für dieübrigenGe-
werbebetriebe.Der Neich8miniſterdesJnnexnund
der Reich8miniſterder Finanzenbeſtimmendie zu-
läſſigenHöchſtſäße.Für dieEntſcheidungderFrage,
welcheGewerbebetriebezu dererhöhtenGewerbe-
ſteuerherangezogenwerdenkönnen,geltendieVor-
ſchriftendesLandesrechts,diebeimInkrafttreten
dieſesGeſetzesbeſtehen.

Unterabſchnitt 2
Gewerbeſteuerausgleich

zwiſchenWohngemeindenundBetriebsgemeinden
(Ausgleichzuſchuß)

8 12
Allgemeines

(1)WohngemeindenkönnenvonBetriebsgemein-
deneinenZuſchußnahdenVorſchriftender$813
bis21beanſpruchen(Ausgleichzuſchuß).
(2)WohngemeindenimSinn desAbſatzes1 ſind

Gemeinden,in denenamTagderletztenallgemeinen
PerfonenſtandsaufnahmeArbeitnehmer,diein einer
anderenGemeinde(Betriebsgemeinde)beſchäftigt
waren,ihrenWohnſißhatten.Als letteallgemeine
Perſonenſtandsauſnahmegilt die Perſonenſtands-
aufnahme,diedemRechnungsjahrvorausgegangen
iſt, für daseinAusgleichzuſhußbeanſpruchtwird,
Als in einerGemeindebeſchäftigtgeltendieArbeit-
nehmer,die in einemBetrieb,der in dieſerGe-
meindederGewerbeſteuerunterliegt,tätigwaren.
DemWohnſitzſteht,wenneinWohnſißim Jnland
fehlt,dergewöhnlicheAufenthaltgleich.
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(3)DieVorſchriftenüberdenAnſpruchderWohn-

gemeindeaufAusgleichzuſ<ußundüberdieVer-
pſlihtungderBetrieb8gemeindezur Leiſtungdes
Ausgleichzuſchuſſesgeltenſinngemäßfür gemeinde-
freieGrundſtücke(Gutsbezirke).DieoberſteLandes-
behördetriſt dienäherenBeſtimmungenzurDurch-
führungdesSatzes1.
(4)DieſeVorſchriftengeltenerſtmaligfür das

Rechnungsjahr1937.

8 13
Steuerausnußung in denWohngemeinden
Wohngemeinden,die dieRealſteuernund die

Bürgerſteuerniht in einervondemReichsminiſter
desJnnernunddemReichsminiſterderFinanzen
feſtzuſeßzendenMindeſthöheerheben,habenkeinen
AnſpruchaufAusgleichzuſ<huß.Maßgebendiſ für
dieNealſteuerndasRechnungsjahr,für dasein
Ausgleichzuſhußbeanſpru<htwird, und für die
BürgerſteuerdasKalenderjahr,in demdasRech-
nungsjahrbeginnt,für das ein Ausgleichzuſchuß
beanſpruchtwird,

814
Mindeſtzahl der Arbeitnehmer

WohngemeindenkönnenAusgleichzuſhüſſenurvon
ſolchenBetriebsgemeindenbeanſpruchen,in denen
am Tag der leztenallgemeinenPerſonenſtands-
aufnahmemehrals zehnArbeitnehmerbeſchäftigt
Para die in derWohngemeindeihrenWohnſiß
atten.

815
Zuſammentreffenvon Wohngemeinden

und Betriebsgemeinden
Sind Gemeindenim Verhältniszueinanderſo-

wohlWohngemeindenals auhBetriebsgemeinden,
ſo fönnenAnſprücheauf Ausgleichzuſhüſſenur
inſoweiterhobenwerden,als dieZahldexArbeit-
nehmer,diein dereinenGemeindeihrenWohnſitz
hattenund in der anderenGemeindebeſchäftigt
ivaren,dieZahlderArbeitnehmerüberſteigt,die
in dieſerGemeindeihrenWohnſißhattenundin
jenerGemeindebeſchäftigtwaren,$14findetent-
ſprechendAnwendung.

816
Berechnungdes Ausgleihzuſchuſſes
Bei derBerechnungdesAusgleichzuſhuſſes,der

aneineWohngemeindezuleiſteniſ, wirdvondem
Aufkommenan Gewerbeſteuerin der Betriebs-
gemeindein demvorangegangenenRechnungsjahr
aus8gegangen.Dieſes Aufkommeniſ nah dem
Durchſchnittder Hebeſäßefür die Gewerbe-
ſteuernah demGewerbeertragunddemGewerbe-
kapitalder Wohngemeindeund der Betriebs-
gemeindeumzurechnenundnurmitderHälftean-
zuſehen.DurchTeilungdesſo erre<hnetenBetrags
dur dieZahlderArbeitnehmer,dieamTagder
allgemeinenPexſonenſtand8aufnahmein der Be-
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trieb8gemeindein einemderGewerbeſteuerunter-
liegendenBetriebbeſchäftigtwaren,wirdderBe-
tragermittelt,derals Ausgleihzuſchußje Arbeit-
nehmerandieWohngemeindezuleiſteniſt.

8 17
Anmeldungder Anſprüche

Die WohngemeindenmüſſenihreAnſprücheauf
Ausgleichzuſchüſſefür ein Rechnungsjahrbei den
Betriebsgemeindenbis zum5.Januar desJahres
anmelden,in demdasRechnungsjahrbeginnt.Bei
derAnmeldungiſ dieJahl derArbeitnehmeran-
zugeben,dieamTag derletztenallgemeinenPer-
ſonenſtand8aufnahmein derWohngemeindeihren
Wohnſighattenundin derBetrieb8gemeindebe-
ſchäftigtwaren.

$ 18
Erklärung der Betriebsgemeinde

(1)DieBetrieb8gemeindehatbiszum5.Februar
desJahres,in demdasRechnungsjahrbeginnt,zu
erflären,ob ſiedenAnſpruchanerkennt,Gibt die
Betrieb8gemeindekeineErklärungabodererkennt
ſiedenAnſpruchniht odernur zumTeil an, ſo
ſtehtderWohngemeindederAntragaufEntſcheidung
durchdieobereGemeindeaufſichtsbehördezu. Dieſe
entſcheidetendgültig.DerAntragmußbeidexfür
dieGemeindezuſtändigenoberenGemeindeaufſichts-
behördebis zum1.März desJahres,in demdas
Rechnungsjahrbeginnt,geſtelltwerden.
(2)WennWohngemeindenundBetriebsgemeinden

zumBereichverſchiedenerobererGemeindeaufſichts-
behördengehören,ſo beſtimmtderNeichsminiſter
desInnerndiezur Entſcheidungzuſtändigeobere
Gemeindeaufſichtsbehörde.Iſt dieReichshauptſtadt
Berlin beteiligt,ſo entſcheidetderReichsminiſter
desTunernoderdievonihmbeſtimmteStelle,

8 19
Fälligkeit

DieAnſprücheaufAusgleichzuſhüſſewerdenmit
jeeinemViertelihresJahresbetragesam1.Juni,
1.September,1,Dezemberund1.Märzfällig.

$20
Härteausgleih

ErgebenſihausderZugrundelegungdesTagesder
Perſonenſtand8aufnahmeoffenbareUnbilligkeiten
für dieWohngemeindeoderdieBetrieb8gemeinde,
ſofannaufAntrageinerdieſerGemeindendieobere
Gemeindeaufſichtsbehördedie zugrundezu legende
ZahlderArbeitnehmernachbilligemErmeſſenfeſt-
ſehen.DerAntragmußbeiderfürdieGemeindezu-
ſtändigenoberenGemeindeaufſihtsbehördegeſtellt
werden.DieWohngemeindenmüſſendenAntragbis
zum5.Januar, die Betrieb8gemeindenbis zum
1.März des Jahres, in demdas Rechnungsjahr
beginnt,ſtellen.DieVorſchriftendes$18Abſaßes1
Saß3 undAbſates2 geltenſinngemäß.

8 21
Ausfkunft

Die Gemeindenſindverpflichtet,einanderAus-
kunftüberdiefür dieBerehnungderAusgleich-
zuſhüſſemaßgebendeZahl derArbeit:xehmerund
dieHöhedesAufkommensan Gewerbeſteuerzu
gebenundeinanderEinſichtin dieUnterlagenzu
gewähren.

Unterabſchnitt 3
Vürgerſteuer

8g22
ÄnderungdesBürgerſteuergeſeßes

DasBürgerſteuergeſeßwird,erſtmaligmitWir-
fungfürdieBürgerſteuerfürdasKalenderjahr1938,
wiefolgtgeändert:

1. Tm $ 1werdendieWorte„undin denFällen
des$4 verpflichtet“geſtrichen.

2. $4 wirdgeſtrichen.
3. Im $5
a) werdendieWorte„ — unbeſchadeteiner
etwaigen!Verpflichtungnah $ 4 — “
geſtrichen,

b) wirdSaß3 geſtrichen.

8 23
SenkungvonBürgexrſteuerſähßen

Bis zumErlaß der im $6 vorgeſehenenBe-
ſtimmungendürfendieSäßederBürgerſteuernux
mit ZuſtimmungdexoberſtenGemeindeaufſichts-
behördegeſenktwerden.Dies gilt niht für eine
SenkungderBürgerſteuerbisauf700vomHundert
desReichs\aßes.

Unterabſchnitt 4
GegenſeitigeBeſteuerung

8 24
Änderung des Geſeßesüber gegenſeitige

Beſteuerung
Das GeſetzübergegenſeitigeBeſteuerung(Faſſung

derGeſeßevom10.Auguſt1925— Reichsgeſeßbl.L
S. 252—, vom17.Juli 1930— Reichsgefeßbl.,I
S. 215 — und der Verordnungdes Reichs-
präſidentenvom1.Dezember1930—Reichs8geſeßzbl.T
S. 517,579—) wirdwiefolgtgeändert:
An dieStelleder$$4 und5 treten,ſoweitſie

die Gewerbeſteuerbetreffen,mit Wirkungvom
1. April 1937und, ſoweitſie die Grundſteuer
und die Gebäudeentſchuldungſteuerbetreffen,mit
Wirkungvom1. April 1938diefolgendenneuen
L84 und5:

iS 4
Die GemeindenkönnenGrundbeſißund

GewerbebetriebedesReichsnahMaßgabedes



Grundſteuergeſeßesvom 1.Dezember1936
(Reichsgeſeßbl.T S. 986)unddesGewerbe-
ſteuergeſezesvom1,Dezembex1936(Reichs-
geſeßbl.T S. 979)beſteuern.

85
(1)Die LänderunddieGemeinden(dieGe-

meindeverbände)könnenvombebautenGrund-
beſißdesReichsdieGebäudeentſhuldungſteuer
nahMaßgabederam31.März1938inKraft
befindlichenVorſchriftenerheben.
(2)Steuergegenſtände,diezumReichseiſen-

bahnvermögengehören,ſindvonderGebäude-
entſchuldungſteuerbefreit.‘

Unterabſchnitt 5
AnpaſſungderLandesvorſchriſten

825
Die Länderwerdenermächtigt,mitQuſtimmung

desReichsminiſtersderFinanzenunddesNeichs-
miniſtersdesJnnernim VerordnungswegeGeſeße
undVerordnungendesLandesdenVorſchriftendes
Grundſteuergeſeße8,desGewerbeſteuergeſeße8s,der
Neich8abgabenordnungund dieſesGeſeesanzu-
paſſenundVorſchriftenzurÜberleitungderGeſeß-
gebungzuerlaſſen.

Abſchnitt 11
Finanzausgleich
Unterabſchnitt 1
AllgemeineVorſchrift

$ 26
DexFinanzausgleichzwiſchenLändernundGe-

meinden(Gemeindeverbänden)unddie Aufgaben-
undLaſtenverteilungzwiſchendieſenKörperſchaften
findimHinblickaufdiedur<dieNeuregelungder
Grundſteuer,derGewerbeſteuerunddexGebäude-
entſhuldungſteuereintretendenÄnderungenin der
VerteilungdesSteuerauffommensnacheinheitlichen
Grundſäßen,die von demReichsminiſtexder
FinanzenunddemReichsminiſterdesInnernauf-
geſtelltwerden,ſpäteſtensbis zum1. April 1938
neuzuregeln.

Unterabſchnitt 2
ÄnderungdesFinanzausgleihsgeſeßzes

827
Das Finanzausgleihsgeſeywird wie folgtge-

ändert:
1. AndieStellederbisherigen$88 bis10und

811Abſätze1und3 tritt, ſoweitſiedieGewerbe-
ſteuerbetreffen,mit Wirkungvom1. April 1937

- Reichsgeſehbl,1936IT
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und, ſoweitſie die Grundſteuerbetreffen,.mit
Wirkungvom1.April 1938derfolgendeneue$8:

1188
Die GemeindenkönnenGrundſteuerund

Gewerbeſteuer(Steuervom ſtehendenGe-
werbe)na< den geſeßlichenVorſchriften
erheben.“

2.Dem$12wirdfolgenderAbſatz2 hinzugefügt:
(2) Abſatz1 findetkeineAnwendung,#0-

weit das Zerlegungsverfahrender Reichs-
abgabenordnungPlay greift,“

3. Hinter dem$ 17a wird mit Wirkungvom
1,April 1938folgender$17Þeingefügt:

18 17b
Sonderſteuernauf Wohnungen(Wohn-

raum)und Mietendürfenniht erhoben
werden.“

4. Tm$33Saß 1 wirdderzweiteHalbſalzge-
ſtrichen.
5. 844.Abſatz3wirdgeſtrichen.

Abſchnitt 11
AnderungderReichsabgabenordnung

undandererSteuergeſeßze
828

Ändexungder Reich8abgabenordnung
Die Reich8abgabenordnungwird wie folgt ge-

ändert:
1. JTm$1 erhältAbſay3 folgendeFaſſung:

(3) RealſteuernſinddieGrundſteuerund
dieGewerbeſteuer(SteuervomſtehendenGe-
werbe).

2. Im $4erhältAbſag2 folgendeFaſſung:
(2) Für dieRealſteuerngelten,ſoweitdieſe

Steuernniht vonFinanzämternundLandes-
finanzämternverwaltet werden, ſinngemäß
diefolgendenVorſchriftenderReich8abgaben-
ordnung:
1,dieVorſchriftenübexdieHaftungunddie
Verjährung,

2, dieVorſchriftenüberErlaß,Erſtattung
undAnrechnungvonSteuern($131Ab-
ſaß2 Sat1 und$131Abſatz3),

3, dieVorſchriftenüberdieAbhängigkeitdes
RealſteuerbeſcheidsvomSteuermeßbeſcheid
($212bAbſägze2 und3 und$232),

4, die VorſchriftenüberRechtsnachfolgex
undHaſftpflichtige($$210a und240),

5. dieVorſchriftenüberdasSteuerſtrafrecht./!
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3. Hinterdem$8wirdfolgender$8aeingefügt:
„$ 8a

Vorſchriften,ausdenenſi einweiterreichen-
desAnwendungsgebietderReich8abgabenord-
nungergibt,bleibenunberührt.“

4.Im$12
a) wird denbisherigenVorſchriften(dem
zukünftigenAbſaß1)folgenderSaß3hin-
zugefügt:
„Ex kannaufdemGebietderReichs-

ſteuernfür einzelneGruppenvon Fällen
beſtimmen,daßdieSteuerimAbzugsver-
fahrendur<Drittezuentrichteniſt; da-
beikannerdasNähereinsbeſondereüber
die HaftungdesDrittenunddieEnt-
laſtungdesSteuerpflichtigenbeſtimmen.“;

b) werdendie folgendenAbſäße2 und3
hinzugefügt:
(2) Zu Vorſchriften(Abſay1), die

eineRealſteuer,dieBürgerſteueroderdie
Wertzuwachsſteuerunmittelbarbetreffen,
bedarfderReichsminiſterderFinanzen
derZuſtimmungdesNeichsminiſtersdes
Innern.
(3)Vorſchriften(Abſatz1),dielediglich

die denGemeindenals eigeneAufgabe
obliegende(niht na<$26 übertragene)
VerwaltungstätigkeitaufdemGebietder
Realſteuern,derBürgerſteueroderder
Wertzuwachsſteuerbetreffen,erläßtder
NeichsminiſterdesInnern mit ZQuſtim-
mungdesReichsminiſtersderFinanzen.
Für andereals dieim Sab 1 bezeichneten
GemeindeſteuernwerdenalleVorſchriften
(Abſaß1)vomReichsminiſterdesJnnern
mitZuſtimmungdesReichsminiſtersder
Finanzenerlaſſen.

5. Tm$13wird
a) in Ziffer2 dasWort „Gewerbeſteuer“
erſeßtdur<hdasWort „Realſteuern“;

b) folgenderAbſaß2 hinzugefügt:
(2) Zu Vorſchriften,die eineNeal-

ſteuerunmittelbarbetreffen(Abſaß1
Ziffer2), bedarfderReich8miniſterder
Finanzender ZuſtimmungdesReichs-
miniſtersdesJnnern..

6.Im$18
a) erhaltendie Ziffern1 und 2 folgende
Faſſung:
1. Die FeſtſezungundZerlegungder

Steuermeßbeträgebei den Real-
ſteuern.EingeſchloſſenſinddieVor-
bereitung,die Nachprüfung,die
Steuerauffiht,dasRechts8mittelver-
fahrenunddasStrafverfahren;

2. Sonſtige(nihtunterZiffer1fallende)
VerwaltungsgeſchäfteaufdemGebiet
derRealſteuernundVerwaltungsge-
ſchäfteaufdemGebietandererSteuern
der Gemeindenund Gemeindever-
bände,ſoweitderNeichsminiſterder
Finanzendie Verwaltungsgeſchäfte
denFinanzämternundLandesfinanz-
ämternübertragenhat.DerartigeVer-
ivaltung8geſchäftewerdendenFinanz-
ämternundLandesfinanzämternnicht
mehrneuübertragen,Verwaltungs-
geſchäftederin Saß 1 bezeichneten
Art, die den Finanzämternund“
Landesfinanzämternbereits über-
tragenſind,ſind(mitAus8nahmeder
helgoländiſchenGemeindeeinfuhrſtener)
ſpäteſtensbis zum 1. April 1940
zurückzuübertragen; ‘';

b) erhältin Ziffer3 dererſteSaß folgende
Faſſung:

„Verwaltungs8geſchäfteaufdemGebiet
derSteuernderLänder,ſoweitder
ReichsminiſterderFinanzendenFi-
nanzämternundLandesfinanzämtern
dieVerwaltungsgeſchäſteüberträgt.;

c) wirdinZiffer3 Saß3 dasWort„nicht“
geſtrichen.

7.Jm$19
a) werdenim Abſaß1 dieWorte„$18‘
exrſeßtdur<dieWorte„$18 Jiffern2
und3;

b) wirddemAbſaß3 folgenderSaß hinzu-
gefügt:
„$12 Abſäße2 und 3 bleibenun-
berührt.“;

c) wirdAbſatz5geſtrichen;
d) erhältderbi8herigeAbſaß6 dieBezeich-

nungAbſah5. ©

8. Im $ 20 Ziffer1 Sag1 wird dasWort
„anderen“geſtrichen.

9, Im $22erhaltendieAbſätze2 und3 folgende
Faſſung:

(2) Einer Verlegung des Steuer-
geheimniſſesmachtſichſ{huldig:
1, werVerhältniſſeeinesSteuerpflich-
tigen,dieihmals Amtsträgeroder
amtlichzugezogenemSachverſtändigen
imBeſteuerungsverfahren,imSteuer-
ſtrafverfahrenoderaufGrundeiner
MitteilungeinerSieuerbehördein
einemanderenVerfahrenbekannt-
gewordenſind,unbefugtoffenbart;



2. werdenInhalt vonVerhandlungen
inSteuerſachen,andenenexalsAmts-
trägeroderals amtli zugezogenex
Sachverſtändigerbeteiligtwar, un-
befugtoffenbart;

3, wer ein Geſchäfts-oderBetriebs-
geheimnis,dasihmals Amtsträger
oderamili<hzugezogenemSachver-
ſtändigenim Beſteuerungsverfahren
oder im Steuexrſtrafverfahrenan-
vertrautwordenoderzugänglichge-
wordeniſ, unbefugtverwertet.

(3)Amtsträgeriſt einBeamteroder
wer,ohneBeamterzuſein,dazubeſtellt
iſt,obrigkeitlicheAufgabenwahrzunehmen.
Für TrägervonÄmterndexReligions-
geſellſchaftendesöffentlihenRechtsgel-
tendieVorſchriften,diefür Amtsträger
getroffenſind,entſprechend.

10.Am$23werden
a) im Saß1 hinterdemWort „Steuer-

beteiligung“eingefügtdieWorte„oder
einSteuermeßbetrag“;

b) im Saß 2 hinterdenWorten„Hur
GebraucheinesRecht8mittel8eingefügt
die Worte „oderdux<Anrufungder
Aufſichtsbehörde“,

11.Tm $31 wird diebisherigeZiffer2 erſetzt
durchdiefolgendenneuenZiffern2 und3:
„2, beiderFeſtſeßungderSteuermeßbeträge

für dieGewerbeſteuer;
3, beiderFeſtſeßungderSteuernvomEin-

fommenundvomUmſaßundbeider
Feſtſeßungder Vermögenſteuer.Aus-
genommenſind diejenigenSteuern,die
regelmäßigdux<Steuerabzugerhoben
werden.“

12.Im $34 Abſatz1 Ziffer1 werdendieWorte
die Vorſteher(Leiter)derjenigenGemeinden
(in Berlin: dieLeiterderjenigenGemeinde-
bezirfe)“erſet dur<dieWorte„dieBürger-
meiſterderjenigenGemeinden(in Berlin: die
BürgermeiſterderjenigenBezirke).

13.Jm$36
a) werdenhinterdemAbſaß1diefolgenden

neuenAbſäße2bis4 eingefügt:
(2) Bei der Einkommenſteueroder

KörperſchaftſteuereinesGewerbeſteuer-
pflichtigenundbeiderGewerbeſteuerſoll
das FinanzamtdenBürgermeiſterder
Gemeinde,in derderSteuerpflichtigeeine
Betriebſtättehat,hören,wennesſi<hum
einenFall vongrößererBedeutunghan-
deltoderwennim einzelnenFall der
BürgermeiſterſeineZuziehungverlangt.
Das gilt nur für Gemeinden,diezum
BezirkdesFinanzamtsgehören.
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(3)Auf VerlangendesBürgermeiſters

(Abſaß2) iſt ihm odereinemanderen
Beamtender GemeindeEinſichtzu ge-
währenin diedenGewerbeſteuerpflichti-
genbetreffendenBetrieb8prüfungsberichte,
Einkommenſteuer-,Körperſchaftſteuer-und
GewerbeſteuerakftendesFinanzamts,
(4) Auf VerlangendesBürgermeiſters

(Abſaÿ2) iſt ihm odereinemanderen
BeamtendecGemeindedie Teilnahme
an denjenigenBetriebsprüfungen($162
Abſäße9 und10und$193)zugeſtatten,
diebeiGewerbeſteuerpflihtigenin derGe-
meindeſtattfinden.;

b)erhaltendiebisherigenAbſähe2 bis7
dieBezeichnung$36a Abſätze1 bis 6.

14.Im $47 Abſay4 Sah3 werdendieWorte
(ſofernnichtdasNechtsmittelnamenseines
Landes,einerGemeindeodereinesſelbſtändigen
Guts8bezirks8eingelegtwordeniſt geſtrichen.

15.Im $48 Abſfaß3 Ziffer1 werdendieWorte
nlandwirtſchaftlihe,forſtwirtſchaftliheund
gärtneriſcheBetriebeerſet dur<dieWorte
land- undforſtwirtſchafiliheBetriebe“.

16..In derÜberſchriftvor $67wirddasWort
„Beamten“,im $68 dasWort „Beamter“
durchdasWort „Amisträger“erſebt.

17.$72 erhältfolgendeFaſſung:

u8 72

Für diein den88214und215bezeichneten
geſondertenFeſtſtellungen(einſchließli<ihrer
Vorbereitung,Nachprüfung,Berichtigungund
Fortſchreibung)ſowiefür Maßnahmender
Steueraufſicht(aus8genommendieMaßnahmen
nach$ 201)ift örtlih zuſtändig:
1, beiland-undforſtwirtſchaftlihenBetrie-
ben,beiGrundſtücfen,Betrieb8grundſtücken
undGewerbeberehtigungen:
dasFinanzamt,in deſſenBezirkderBe-
trieb,dasGrundſtückoderdasBetriebs-
rundſtü>belegeniſ (Belegenheits-
Alianzami).Erſtre>tſih derBetrieb,
dasGrundſtückoderdasBetriebs8grund-
tü aufdieBezirkemehrererFinanz-
ämter,fo iſt dasFinanzamtzuſtändig,
in deſſenBezirkdexwertvollſteTeil be-
legeniſt;

2, beigewerblichenBetrieben:
dasFinanzamt,in deſſenBezirkſi
a) beieineminländiſhenBetrieb:

dieGeſchäft8leitung,
b) beiinländiſchenBetriebſtätteneines
ausländiſhenBetriebs:
dieinländiſcheBetriebſtätteoder
beimehrereninländiſchenBe-
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triebſtättendie wirtſchaftlich
bedeutendſtederinländiſchenBe-
triebſtätten

befindet(Betriebsfinanzamt);
3,in denFällendes$215Abſatzes2 Jif-

fer3:
dasFinanzamt,vondeſſenBezirkaus
dieBerufstätigkeitvorwiegendausgeübt
wird,“

18.Tm$ 73erhaltendieAbſäße2und3 folgende
Faſſung:
(2) Für dieFeſtſeßungundZerlegungder

Steuermeßbeträge(gegebenenfallsau< für
ihreBerichtigungundFortſchreibung)iſ bei
der Grundſteuerdas"Belegenheitsfinanzamt
undbeiderGewerbeſteuerdasBetriebsfinanz-
amtzuſtändig.
(3) Soweitdie Feſtſezung,Erhebungund

BeitreibungvonRealſteuerndenFinanzämtern
übertrageniſt, iſt dafürdas Finanzamtzu-
ſtändig,zu deſſenBezirkdiehebebere<tigte
Gemeindegehört.“

19.Im $74 wird derbisherigeAbſah2 erſeßt
durchdiefolgendenneuenAbſäße2 und3:
(2) Die örtlicheZuſtändigkeitbeſtimmtſih

nah denVerhältniſſendesErwerbers(bei
Zweckzuwendungennah denVerhältniſſendes
Beſchwerten)zurZeitdesErwerbs,wenn
1. bei‘einerSchenkungunterLebendender
Erwerber (bei einer Zwekzuwendung
unter Lebendender Beſchwerte)eine
Körperſchaft,Perſonenvereinigungoder
Vermögensmaſſeiſt,oder

. ſih aufGrunddesAbſaßves1 Sat 2 die
örtlihe ZuſtändigkeiteinesFinanzamts
nichtfeſtſtellenläßt. Sind dana<hin
einemErbfallmit mehrerenErwerbern
mehrereFinanzämterzuſtändig,ſo geht
dasFinanzamtvor, daszuerſtmit der
Sachebefaßtwird.

(3) Bei Schenkungen(Zwe>zuwendungen)
unterLebendenvoneinerErbengemeinſchaftiſt
dasFinanzamtzuſtändig,dasfür dieBearbei-
tungdesErbfallszuſtändigiſtoderſeinwürde.“
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20. Jm $76Ziffer7werdendieWorte
_„dasFinanzamt,dasſi beientſprechen-
derAnwendungdes$73aergibt.Dabei
ſinddieVerhältniſſedesBetriebs8unter-
nehmersmaßgebend“

erſet dux<dieWorte
das Finanzamt,in deſſenBezirkſich
die GeſchäftsleitungdesUnternehmers
befindet“.

21.Tm $89 Sagt1 werdendieWorte„im Jn-
landſteuerpflihtigesVermögenodereineNie-
derlaſſung“exſeßtdur<dieWorte„Inlands-
vermögenoderimInlandeineNiederlaſſung“.

22.Tm $94 Abſaß1 werdendieWorte„Ver-
anlagungsbeſcheid($210 Abſag1 Sah2)“
erſeßtdur< die Worte „Steuermeßbeſcheid
($212aAbſaß1),

23.Jm$100
a) werdenhinterdemAbſaß1 diefolgenden

neuenAbſätze2und3eingefügt:
(2) Bei Steuerpflichtigen,diedexBe-

trieb8prüfung($162Abſäße9 und 10
und$193)unterliegen,kanndasFinanz-
amt,auhwenndieVorausſeßungendes
Abſatzes1 nichtgegebenſind,dieSteuer
vorläufigfeſtſeßen.Dabeifollangegeben
werden,daß der vorläufigeSteuer-
beſcheidauf dieſexVorſchriftberuht.
EineweitereBegründungdafür,daßein
vorläufigerBeſcheiderlaſſenwird, iſt
nichterforderlich.
(3)Ergebenſi<imSteuerermittlungs-

verfahrenMeinungsverſchiedenheitenzwi-
ſchendemFinanzamtunddemBürger-
meiſter($36Abſaytz2) undbetreffendie
Meinungsverſchiedenheitendie Gewerbe-
ſteuer(zumBeiſpielGewinnausGewerbe-
betrieb),ſokannderBürgermeiſter,wenn
eineEinigungmit demFinanzamtnicht
zuſtandekommt,verlangen,daßdasFi-
nanzamtzunächſtnur einenvorläufigen
BeſcheiderläßtunddasLandesfinanzamt
imWegderDienſtaufſichtentſcheidet,ob
das FinanzamtbeimErlaß des end-
gültigenBeſcheidsder Auffaſſungdes
BürgermeiſtersRechnungzutragenhat.“;

b) erhältderbisherigeAbſaß2 dieBezeich-
nungAbſaß4.

24. 88114 und 115 erhaltenfolgendeFaſſung:
18 114

___JffsteineRechtsperſon(einejuriſtiſcheBerſon)
demWilleneinesanderenUnternehmens(dem
Willen einesUnternehmers)derart unter-
geordnet,daßſie keineneigenenWillenhat,
ſo haftetſie für diejenigenSteuerndesbe-
herrſchendenUnternehmens(Unternehmers),
beidenendieSteuerpflichtſih aufdenBetrieb
desUnternehmensgründet.

8115
(1)GehörenGegenſtände,dieeinemgewerb-

lichenUnternehmendienen,niht demUnter-
nehmer,ſonderneinemſeinerAngehörigenoder
einerandemUnternehmenweſentlichbeteilig-
tenPerſon, ſo haftetder Eigentümerder
Gegenſtändemitdieſenfür diejenigenSteuern
desUnternehmers,bei denendieSteuerpflicht
ſichaufdenBetriebdesUnternehmensgründet.



(2)EinePerſonist aneinemUnternehmen
weſentlichbeteiligt,wennſie undihreAnge-
hörigenzuſammenzumehrals einemViertel
beteiligtfind.Beteiligungdux<Vermittlung
einesTreuhändersodereinerGeſellſchaftſteht
einerunmittelbarenBeteiligunggleich.“
Im $116 Abſay2 wird dexdritte(lette)
Sahgeſtrichen.
Im $117Abſay2werdendieWorte„Grund-
oderBetriebsvermögen“erſetdurchdieWorte
„land-undforſtwirtſchaftlichesVermögen,Grund-
vermögenoderBetriebsvermögen/!.
Hinterdem$120wirdfolgender$120a ein-
geſügt: „8120a
(1) Bei einexöffentlih-xe<tli<henAbgabe,

die als öffentliheLaſt auf Grundbeſitzruht,
kanndiedinglicheHaftunggegendenjeweiligen
EigentümerdesGrundbeſitzesgeltendgemacht
werden.
(2)Das gilt au<dann,wennderEigen-

tümerdes Grundbeſißesniht perſönlicher
SchuldnerderAbgabeiſt.

und3 erſeßtdur folgendenneuenAbſah2:
(2) Das Finanzamtkann,wennihm die

ErhebungeinerRealſteuerübertragenworden
iſt, demSteuerpflichtigendieStundungder
Realſteuerinſoweitniht verſagen,als die
ſteuerbere<tigteGemeindefi<hdemFinanzamt
gegenübermitderStundungeinverſtandener-
klärthat.“
$128wirdgeſtrichen.
Im $131
a) werdenim Abſaß2 Saß1 dieWorte
/, ſoweitdieLändernichtsanderesvor-
ſ<reiben,“geſtrichen;

b) wird folgenderneuerAbſaßt3 eingefügt:
(8) Für dieGrundſteuerkannder

NeichsminiſterderFinanzenmit QJu-
ſtimmungdesReichsminiſtersdesJn-
nernfür beſtimmteArtenvonFällen
Richtlinienaufſtellen,nah denendie
Grundſteuerganzoderteilweiſezuer-
laſſeniſ. Soweitnah dieſenRicht-
liniendexErlaßderGrundſteuervon
Vorausſeßungenabhängigiſt,dienach
denlande8rechtlichenBeſtimmungenauch
für denErlaßderGebäudeentſchuldung-
ſteuergelten,ſinddieFeſtſtellungen,die
dieLandesbehörden(oderFinanzämter)
für dieGebäudeentſchuldungſteuerüber
dasVorliegendieſerVorausfeßungen
treffen,auh für denErlaß dexGrund-
ſteuerbindend.‘;

c) erhältderbi8herigeAbſatz3 dieBezeich-
nungAbſahß4.

969
Im $144Saß1 werdenhinterdenWorten
„tin Jahr,” eingefügtdie Worte„beider
GrundſteuerdreiJahre,“.
Im $145 tritt an dieStellederbisherigen
Abſätze3 und4 derfolgendeneueAbſay3:
(8) AbweichungenvonAbſayh1:

1, DieVerjährungdexErbſchaftſteuerbe-
ginnt:
a) beieinexSchenkung:

niht vor demTod desSchen-
fers,

b) bei einexZwe>zuwendungunter
Lebenden:
niht vor ErfüllungderVer-
pflichtung.

2, Die VerjährungderWechſelſteuerbe-
ginnt mit demAblaufdesJahrs, in
emdexWechſelfällig gewordeniſt.

3. DieVerjährungderKoſtendesRechts-
mittelverfahrensbeginntmitdemAb-
lauf desJahrs, in demdieRechts-
mittelentſcheidungunanfehtbargewor-
deniſt,‘

Im $147
a) wiròimAbſaß1dexzweiteSaßgeſtrichen;
b) werdendiefolgendenAbſäzße2 und3hin-

zugefügt:
(2) Die Verjährungder Grundſteuer

wirdnurdurcheineſhriftli<heZahlungs-
aufforderung,dur<eineStundungoder
dur< ein AnerkenntnisdesZahlungs-
pflichtigenunterbrochen.
(3)Mit AblaufdesJahrs, in demdie

Unterbrehungihr Endeerreichthat,be-
ginnteineneueVerjährung.“

Im $161Abfaß1 Ziffer1 Buchſtabenc wer-
dendieWorte„landwirtſchaftliches,forſtwirt-
ſchaftlichesundgärtneriſhesVermögen“exſeßt
durchdieWorte„land-undforſtwirtſchaftliches
Vermögen“,
Im $165derháltAbſay2 folgendeFaſſung:
(2) Wer einenland- und forſtwirtſchaft-

lichenBetrieb,einengewerblichenBetrieboder
eineBetriebſtätteeröffnetodereineſonſtige
ſelbſtändigeErwerbstätigkeitbeginnt,hat dies
demFinanzamtzumelden,in deſſenBezirkder
Betrieboderdie Betriebſtätteeröffnetoder
dieErwerbstätigkeitbegonnenwird.“
Hinterdem$165dwird folgender$165€
eingefügt: y8165e
(1)WenneinSteuerpflichtigernahträglih,

abervor demAblauf der Steuerverjährungs-
friſt exkennt,daßeineSteuererklärungoder

255
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37.

38.

39.

eineandereErklärung,die er einerFinanz-
behördeabgegebenhat,unrichtigoderunvoll-
ſtändigiſt, und daß die Unrichtigkeitoder
Unvollſtändigkeitzu einerVerkürzungvon
Steuereinnahmenführenkann,ſo iſ ex(ohne
daßeseinerbeſonderenAufforderungbedarf)
verpflichtet,diesunverzüglichderzuſtändigen
Finanzbehördeanzuzeigen.
(2)WerErzeugniſſeoderWaren,fürdieeine

SteuervergünſtigunguntereinerBedingung
gewährtwordeniſt, in einerWeiſeverwenden
will, diederBedingungnichtentſpricht,hat
diesvorherdemFinanzamt(gegebenenfallsder
zuſtändigenHilfſtelle)anzuzeigen.
(3) Sind beieinemGegenſtand,derganz

oderteilweiſevonderGrundſteuerbefreitwar,
dieVorausſeßungenderSteuerbefreiungfür
denganzenGegenſtandoderfür einenTeil des
Gegenſtandsweggefallen,ſo hatdexSteuer-
pflichtigediesdemFinanzamtanzuzeigen,Die
AnzeigeiſtbinnendreiMonatenſeitdemWeg-
fallderVorausſeßungenzuerſtatten.“ !
Im $167
a) erháltimAbſaß3 dererſteSaß folgende
Faſſung:
(Die Steuererklärungenfür dieEin-

fommenſteuer,Körperſchaftſteuer,Gewerbe-
ſteuerundUmſaßſteuerſind,ſofernniht
der Reichsminiſterder Finanzenetwas
anderesbeſtimmt,bis zum Endedes
Monats Februarabzugeben.“;

b)wird imAbſaß4 Sah4 dasWort„Ver-
mögenſteuer“exſeztdurchdieWorte„Ver-
mögenſteuerdernatürlichenPerſonen“.

Im $ 185Abſayt1 werden
a) im EingangſaßdieWorte

„AktienohneBörſenkurs,Kuxen,Anteilen
an einerBergwerksgeſellſhaftoderan
einerGeſellſchaftmitbeſ<ränkterHaftung
habendie Vorſtändeund Liquidatoren
dieſerGeſellſchaften“

exſeßtdur<dieWorte
„Aktien,KuxenundſonſtigenAnteilenan
Bergwerksgeſellſchaften,AnteilenanGe-
ſellſhaftenmitbeſhränkterHaftungund
GenußſcheinenhabendieVorſtändeund
Liquidatorenderin Betrachtkommenden
Geſellſchaften“;

b) in Ziffer3dieWorte„AnteileoderKuxe“
exrſeßtdur dieWorte„Kuxe,Anteileoder
Genußſcheine“.

Der bisherige$ 210wird erſeßtdur die
folgendenneuen$8210bis210b:

18210
(1)Nah AbſchlußſeinerErmittlungenſeßt

E Finanzamtdur<SteuerbeſcheiddieSteuer
eſt.

(2) Sind zur EntrichtungeinerSteuer
mehreregeſamtſ{uldneriſ<verpflichtet,ſoiſtes
in jedemFall zuläſſig,gegendieGeſamt-
ſhuldnereineneinheitlichenSteuerbeſcheidzu
erlaſſen.Das gilt au<dann,wennnahdem
Rechtsverhältnis,das zwiſchendenGeſamt-
ſhuldnernbeſteht,dieSteuerniht vonallen
Geſamtſchuldnernzutragenift.
(s) DieVorſchriften,diefür Steuerbeſcheide

gelten,findenaufBeſcheide,dieaufFreiſtel-
lungvonSteuernlauten,nur inſoweitAn-
wendung,als diesdur geſeßliheVorſchrift
ausdrüflihbeſtimmtiſt.

8210a
(1)Der Realſteuerbeſcheidrichtetſi< auh

gegendenRecht8nachfolger(einſ{ließli<des
NachfolgersimBeſiß),aufdennahdemFeſt-
ſtellungszeitpunktoderna<hdemAblaufdes
BemeſſungszeitraumsderBetrieb,dasGrund-
ſt oderdasBetriebsgrundſtükübergegangen
iſt. Jſst dieNehtsnachfolgeeingetreten,nach-
demderRealſteuerbeſcheiddemRehts8vorgänger
bekanntgegeben(zugeſtellt)wordeniſt, ſowirkt
dieBekanntgabe(dieQuſtellung)andenRechts-
vorgängerauchgegendenRechtsnachfolger.
(2)WerfüreineRealſteuer,dieeinanderer

ſchuldet,entwederperſönlichodermit denvon
ihm verwaltetenMitteln haftet,muß einen
Realſteuerbeſcheid,der gegenden Steuer-
ſhuldnerergangeniſ, au<danngegenſich
geltenlaſſen,wenner niht Rehtsnachfolger
desSteuerſchuldnersiſt,

8210b
(1) Für dieSteuernvomEinkommen,vom

Ertrag,vomVermögenundvomUmſaßwird
derSteuerbeſcheidſhriftlih erteilt.Dasgleiche
giltfür dieGrunderwerbſteuer,
(2)DecktſichdieUmſaßſteuerſchuldfürden

Veranlagungszeitraummit den Voranmel-
dungenundfeſtgeſeßtenVorauszahlungen,ſo
genügteineMitteilunghierüber.Das gleiche
gilt,wennſichdieGrunderwerbſteuerſhuldmit
Zahlungende>t,diegeleiſtetwordenfind,um
eineEintragung(Umſchreibung)im Grund-
buchzuermöglichen.“

Im $211Abſazz2 Ziffer2werdendieWorte
„die Grundlagender Feſtſezungund Ver-
anlagung/!erſeßtdur<dieWorte„dieBe-
ſteuerungs8grundlagen“/.

Hinterdem$212werdendiefolgenden$$212a
bis212ceingefügt:

„8212a
(1) Bei denRealſteuernſehtdasFinanz-

amtdur<SteuermeßbeſcheiddenSteuermeß-
betragfeſt.



(2) Auf die Feſtſebungder Steuermeß-
beträgefindendie für die Feſtſeßungder
Steuern,aufSteuermeßbeſcheidefindendiefür
Steuerbeſcheide(insbeſonderefür Realſteuer-
beſcheide)geltendenVorſchriftenſinngemäßeAn-
wendung.
(3)In derFeſtſeßungdesSteuermeßbetrags

liegtauchdieFeſtſtellungderſachlichenSteuer-
pflichtund der perſönlichenSteuerpflicht
(Steuerſchuldnerſchaft).

8212b
(1) Die Finanzämterteilendiefeſtgeſeßten

SteuermeßbeträgedenjenigenGemeindenmit,
denendieSteuerfeſtſezung(derErlaßdesReal-
ſteuerbeſcheids)obliegt.
(2) Die feſtgeſeßtenSteuermeßbeträgeund

dieanderenEntſcheidungen,diein denSteuer-
meßbeſcheidenenthaltenſind($212aAbſaß3),
werdendenNealſteuerbeſcheidenzugrundegelegt,
auh wenndieSteuermeßbeſcheideno<nicht
unanfehtbaxgewordenſind.
(3s)Iſt einSteuermeßbeſcheiddur<hRèchts-

mittelentſheidungoder dur<hBerichtigungs-
beſcheidgeändertworden,ſo wird einReal-
ſteuerbeſcheid,deraufdembisherigenSteuer-
meßbeſcheidberuht,von Amts wegendur
einenneuenRealſteuerbeſcheiderſet, derdex
ÄnderungdesbisherigenSteuermeßbeſcheids
Rechnungträgt. Dies gilt au<dann,wenn
derbisherigeSteuermeßbeſcheidbereitsunan-
fe<htbaxgewordenwax. Mit demErlaßdes
neuenNealſteuerbeſcheidskanngewartetwer-
den,bisdieÄnderungdesbisherigenSteuer-
meßbeſcheidsunanfechtbargewordeniſt.

8 212c
(1) BeſtehtStreit darüber,ob und inwie-

weiteinePerſonodereineSachefüreineReal-
ſteuerhaftet,ſo hat auf Antrag der haſft-
pflichtigenPerſonoderdesEigentümersoder
BeſitzersderhaftpflihtigenSacheoderauf
AntragderGemeindedasFinanzamtdurch
\hriftli<henBeſcheidzuentſcheiden.
(2)BeſtehtStreitdarüber,obeineBetriehb-

ſtätteganzoderzueinemTeil (gegebenenfalls
zuwelchemTeil) derZweigſtellenſteuerunter-
liegt,ſo hataufAntragdesSteuerpflichtigen
oderdexGemeindedasFinanzamtdur ſhrift-
lichenBeſcheidzuentſcheiden.“

88214bis216erhaltenfolgendeFaſſung:
u8214

Geſondertfeſtgeſtelltwerdendie derBe-
ſteuerungzugrundezu legendenEinheitswerte
für diefolgendenGegenſtände:
1. für diewirtſchaftlichenEinheiten(land-

und forſtwirtſchaftliheBetriebe;Grund-

ſtüde,die niht zu einemgewerblichen
Betriebgehören;gewerblicheBetriebe;
Gewerbebere<tigungen,dienichtzueinem
gewerblichenBetriebgehören),wenndie
wirtſchaftlichenEinheitenentweder
a) ſi ledigli<aufJalanderxſtre>enoder
b) fi<ſowohlaufJnlandalsauchauf

Auslanderſtre>enund einemun-
beſ<ränktVermögenſteuerpflichtigen
gehören;

2, für die wirtſchaftlihenUntereinheiten
(Betriebsgrundſtücke;Gewerbebere<tigun-
gen,die zueinemgewerblichenBetrieb
gehören),wenndiewirtſchaftlichenUnter-
einheitenentweder
a) ſi ledigli<aufTnlanderſtre>enoder
b) ſi<ſowohlaufJnlandalsauhauf

Ausland exrſtre>enund einemun-
beſhränktVermögenſteuerpflichtigen
gehören;

3, für Teilederin denZiſſern1 und2 be-
zeichnetenwirtſchaftlichenEinheitenund
Untereinheitenin denfolgendenFällen:
a) WenneinewirtſchaftlicheEinheitoder

Untereinheitſi<hſowohlaufInland
als auh auf Auslanderſtre>t,{o
wird der Einheitswertdes inlän-
diſchenTeils geſondertfeſtgeſtellt.

b) WenneinewirtſchaftliheEinheit
oderUntereinheitſi<haufeineinlän-
diſheGemeindebeſ<ränktundmit
einemihrer Teile der Vermögen-
ſteuerodexeinerRealſteuerunter-
liegt,ſo wixdfür dieſenTeil der
Einheits8wertgeſondertfeſtgeſtellt,

8215
(1)Die im $214vorgeſehenengeſonderten

Feſtſtellungenwerdeneinheitligetroffen,wenn
andemGegenſtandmehrerebeteiligtfindode?
wenndieGebäudeoderBetriebsmitteleines
land-undforſtwirtſchaftlihenBetriebsniht
ſämtli<hdemEigentümerdes Grund und
Bodensgehören.
(2)Fernerwerdeneinheitli<hundgeſondert

feſtgeſtellt:
dieeinkfommenſteuerpflihtigenundkörper-
ſchaftſteuerpflihtigenEinkünfte(derGe-
winnoderderÜberſchußderEinnahmen
überdieWerbungsfoſten)
1. ausLand-undForſtwirtſchaft,
. ausGewerbebetrieb,
. ausſelbſtändigerArbeit,3
4. aus VermietungundVerpachtung
unbewegli<henVermögens,

wennandenEinkünftenmehrerebeteiligt
ſind.
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(8)Werdenzuſammenmit Einkünften,für

dieeineeinheitlicheFeſtſtellungna<Abſaß2
ſtattfindet,anderegemeinſchaftliheEinkünfte,
insbeſondereEinkünfteausKapitalvermögen,
verwaltet,ſo ſollenau<dieſeanderenEin-
künfteeinheitlihmitfeſtgeſtelltwerden.
(4)Die VorſchriftendesAbſaßes2 finden

feineAnwendung,wenndasunbeweglicheVer-
mögen(Abſaß2 Ziffern1 und4) wederim
Inlandbelegennochin eininländiſchesöffent-
lichesBuchoderRegiſtereingetrageniſt oder
wenndieGeſellſchaftoder dieGemeinſchaft
(Abſaß2 Ziffer2)wederihreGeſchäftsleitung
no<-ihrenSig imInland hat.Auchſonſtkann
vonderAnwendungdesAbſatzes2 abgeſehen
werden,wennesſi<humFällevongeringerer
Bedeutunghandelt.

8216
(1)In demFeſtſtellungsbeſcheid($$214und

215)ſind,ſoweitesfür dieBeſteuerunger-
forderlichiſt,au<Feſtſtellungenzutreffen:
1, überdieArtdesGegenſtands,zumBeiſpiel
darüber,obesſi< umeinenland-und
forſtwirtſchaftlichenBetrieb,einGrundſtü,
einBetriebsgrundſtück,einengewerblichen
BetriebodereineGewerbeberehtigung
handelt.BeieinemGrundſtückiſtaucheine
FeſtſtellungüberdieGrundſtücksart(Bei-
ſpiele:Mietwohngrundſtück,Einfamilien-
haus)zutreffen,wennesbeiderBeſteuerung
aufdieGrundſtücks8artankommt.Beieinem
BetriebsgrundſtükodereinerGewerbe-
bere<tigung,die zu einemgewerblichen
Betriebgehört,iſ auhderBetriebfeſt-
zuſtellen,zu demdasBetriebsgrundſtück
oderdieGewerbebere<tigunggehört;

2. darüber,wemderGegenſtand(derBe-
trieb,dasGrundſtück,dasBetriebsgrund-
ſtückoderdieGewerbeberechtigung,in den
Bällendes$215Abſates2 dieEinkünfte)
bei der Beſteuerung(aus\<ließli<der
Zwangsvollſtre>ung)zuzurechneniſ. Sind
andemSteuergegenſtandmehrerebeteiligt
($215Abſäte1 und2), ſo iſ in dem
Geſtſtellungsbeſcheidauh eineFeſtſtellung
darüberzu treffen,wie der feſtgeſtellte
Betragſi< aufdieeinzelnenBeteiligten
verteilt.

(2) Iff eineſolcheFeſtſtellungunterblieben,
ſo iſt ſiein einemErgänzungsbeſcheidnachzu-
holen.“

43.Jm$218
a) werdenim Abſaß3 Saß1 dieWorte

„einzu einemgewerblichenBetriebge-
hôrendesMineralgewinnungsrecht“exſeßt
durchdieWorte„einezueinemgewerb-
lichenBetriebgehörendeGewerbeberech-
tigung“;

b) werdenim Abſaß3 Saß2 dieWorte
„das Mineralgewinnungsreht“erſet
dur<die Worte„die Gewerbeberechti-
gung“;

c) erhlt Abſaz4 folgendeFaſſung:
(4) Jt die in einemFeſtſtellungs-

beſcheidenthalteneFeſtſtellungdurhRechts-
mittelentſcheidung,dur< Berichtigungs-
feſtſtellungoder dur< Fortſchreibung
($225a)geändertworden,fowerdenBe-
ſcheide(Steuerbeſcheide,Steuermeßbeſcheide,
Geſtſtellungsbeſcheide),die auf dembis-
herigenFeftſtellungsbeſcheidberuhen,von
Amtswegendur<neueBeſcheideerſebt,
diederÄnderungRechnungtragen.Dies
gilt au<dann,wenneinzu erſezender
Beſcheidbereitsunanfe<tbargeworden
war. Mit demErlaßderneuenBeſcheide
kanngewartetwerden,bisdieRechtsmittel-
entſcheidung,Berichtigungsfeſtſtellungoder
Fortſchreibung,die die bisherigeFeſt-
ſtellungändert,unanfe<tbargeworden
iſt,

44.Tm$219
a) werdenim Abſaß1 Saß1 dieWorte

„dem Minexralgewinnungsre<t“erſeßt
dur< die Worte „der Gewerbeberechti-
gung“unddasWort „NReineinkünften"
exrſeztdur<dasWort „Einkünften“;

b) erhältimAbſah2 dererſteSaß folgende
Faſſung:
(2) Ein Feſtſtellungsbeſcheid,dexüber

einenBetrieb,einGrundſtück,einBetriebs-
grundſtü>odereineGewerbeberechtigung
ergeht(F$214und215Abſaß1), richtet
ſih auhgegendenRechtsnachfolger(ein-
ſ<ließli<hdesNachfolgersimBeſitz),auf
dennah demFeſtſtellungszeitpunktder
Betrieb,das Grundſtück,das Betriebs-
grundſtü>oderdieGewerbeberehtigung
übergegangeniſ oderübergeht.

45.Hinterdem$225werdendiefolgenden$8225a
und225beingefügt:

u 225a
(1)Ein FeſtſtellungsbeſcheidübereinenEin-
ue ($214und $215Abſaz1) wird

ur< einenneuenFeſtſtellungsbeſcheid(Fort-
ſchreibungsbeſcheid)erſet:
1. beiÄnderungimWertdesGegenſtands:

wenn na< dem Feſtſtellungszeitpunkt
die Vorausſeßungeneingetretenſind,
unterdenennah denVorſchriftendes
ReichsbewertungsgeſeßeseineWertfort-
ſchreibungſtattfindet;



2. bei Änderungin der Art desGegen-
ſtands($216 Abſatz1 Ziffer1) oderbei
Änderungin derZurechnungdesGegen-
ſtands($216Abſaß1Ziffer2):
wenn die Änderungnah demFeſt-
ſtellungszeitpunkteingetretenundfürdie
BeſteuerungvonBedeutungiſt.

(2)Dex Fortſchreibungsbeſcheidwird auf
Antrag, exrforderlichenfallsau< von Amts
wegenerlaſſen.DerAntragkannnurbiszum
AblaufdesKalenderjahrs,auf deſſenBeginn
dieneueFeſtſtellungbegehrtwird,oderbiszum
AblaufeinesMonats,ſeitdemderbisherige
Feſtſtellungsbeſcheidunanfechtbargewordeniſt,
geſtelltwerden,Die Antragsfriſtiſt eineAus-
[<lußfriſt. 8 225b
BeſtehtStreit darüber,obeingewerblicher

Betrieb,für denein Steuermeßbetragfeſt-
geſeßtwordeniſt,nahAblaufdesBemeſſungs-
zeitraums,abervor AblaufdesErhebungs8-
zeitraumsauf einen anderenUnternehmer
übergegangeniſt, ſo hataufAntragdesbis-
herigenoderdesneuenUnternehmersoderauf
AntragderGemeindedas Finanzamtdurch
\riftlihen Beſcheidzuentſcheiden.“

46. $226erhältfolgendeFaſſung:
18 226

(1)Iſt einVermögenſteuerbeſcheidoderein
Steuermeßbeſcheidergangenundiſ na<dem
Veranlagungszeitpunkt(Feſtſtellungszeitpunkt)
oderbeidexGewerbeſteuernah demAblauf
desBemeſſungszeitraumsdieSteuerpflichtweg-
gefallen,ſo hat das Finanzamtauf Antrag
desSteuerpfſlichtigendur ſchriftlichenBeſcheid
auszuſprechen,vonwannabdieSteuernicht
mehrzuentrichteniſt.
(9)Iſt einGrundſteuermeßbeſcheidergangen

undhat nah demFeſtſtellungszeitpunktder
SteuergegenſtanddieEigenſchaftalswirtſchaft-
licheEinheitoderUntereinheitverloren,fo
hatdasFinanzamtaufAntragdesbisherigen
Steuerpflihtigendur<hſchriftlihenBeſcheid
auszuſprechen,von wann ab der bisherige
SteuerpflichtigedieGrundſteuernichtmehrzu
entrichtenhat.
(3) Iſt über einenGewerbebetrieb,der

mehrereBetriebſtättenhat, ein Steuermeß-
beſcheidergangenundſindim Lauf desEr-
hebungszeitraumsallein einerGemeindebe-
findlichenBetriebſtättenweggefallen,ſohatauf
AntragdesSteuerpflichtigendasFinanzamt
durchſchriftlichenBeſcheidau8zuſprechen,von
wannab die Gewerbeſteuerfür die wegge-
fallenenBetriebſtättenniht mehrzu ent-
richteniſt.

47. Im $228werdendieWorte„Veranlagungs-
beſcheide($210Abſaß1 Say2) erſet durch
die Worte „Steuermeßbeſcheide($ 212a
Abſaß1)‘,

Reich83gefehbl.1936 I

Berlin,den3.Dezember1936
48.Im $231Abſah1

a) werdenimSah1dieWorte
¡dadurchbeſchwertfühlt,daßdieSteuer-
pflichtbejahtodereinSteuergegenſtand
zuUnrechtnach.denVorſchriften,die
für landwirtſchaftliche,forſtwirtſchaft-
licheodergärtneriſcheBetriebegelten,
oderzuUnrechtnachdenfürgewerbliche
BetriebeoderzuUnrehtnachdenfür
GrundſtückegeltendenVorſchriftenbe-
wertetwordeniſt.“
exſeztdur<dieWorte:
¡dur dieEntſcheidungüberdieArt
desGegenſtands($216Abſatz1Ziffer1)
oderüberdieQure<hnungdesGegen-
ſtands($216Abfaß1Ziffer2)beſhwert
fühlt;

b) wirdSah2 geſtrichen.
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49.Tm$232
a) wird im Abſaz1 der zweiteSaß ge-
ſtrichen;

b) erhältAbſatz2 folgendeFaſſung:
(2) LiegeneinemSteuerbeſcheidEnt-

ſcheidungenzugrunde,diein einemFeſt-
ſtellungsbeſcheidoderin einemSteuer-
meßbeſcheidgetroffenwordenſind,fo kann
derSteuerbeſcheidniht mitderBegrün-
dungangefochtenwerden,daßdiein dem
Feſtſtellungsbeſcheidoderin demSteuer-
meßbeſcheidgetroffenenEntſcheidungenun-
zutreffendſeien,DieſerEinwandkannnur
gegendenFeſtſtellungsbeſcheidodergegen
denSteuermeßbeſcheiderhobenwerden“,

50. $233erhältfolgendeFaſſung:
18 233

DerVorſteherdesFinanzamtskanndieihm
zuſtehendenRechtsmittelſowohlzugunſtenals
gud zuungunſtendes Steuerpflichtigenein-
egen.“

51.Im$235
a) tretenan dieStellederbisherigenZif-

fern1bis3diefolgendenneuenZiffern1
bis4:
11. gegenBeſcheide,dur< die ein An-
“tragderim $226bezeichnetenArt
odereinAntragaufVornahmeeiner
BerichtigungsfeſtſtellungoderFort-
\hreibungsfeſtſtellung,einerBerich-
tigungsveranlagungoderFortſchreî-
bungsveranlagungganzoder teil-
weiſeabgelehntwird;

2, gegenBeſcheide,durchdiefeſtgeſtellt
wird,daßoderinwieweiteinePer-
ſon odereineSachefür eineNeal-
ſteuerhaftet($212cAbſat1);

256



3. gegenBeſcheide,durchdiefeſtgeſtellt
wird, daß eineBetriebſtätteganz
oderzueinemTeil (gegebenenfallszu
welchemTeil) derQweigſtellenſteuerunterliegt($212Abſaß2);

4. gegenBeſcheide,diedenÜbergang
einesgewerblichenBetriebsbetreffen
($225b);4;

b) erhaltendiebisherigenZiffern4und5 die
BezeichnungJiffern5und6.

a) erhältimAbſaÿ1derEingangſaßfolgende
Faſſung:
Zux EinlegungvonRechtsmitteln,die
eineneinheitlichenFeſtſtellung8beſcheid
über Einkünfteaus Gewerbebetrieb,
überdenEinheit8werteinesgewerb-
lichenBetriebsoderüberwirtſchaftliche
UntereinheitenvongewerblichenBetrie-
benbetreffen,ſinddiefolgendenPer-
ſonenberehtigt:;

b) werdenim Abſaß3 Saß1 dieWorte
dasſelbeGrundſtü>,Betriebsgrundſtück
oderMineralgewinnungsre<ht“erſetdurch
dieWorte„dasſelbeGrundſtück,dasſelbe
BetriebsgrundſtückoderdieſelbeGewerbe-
bere<tigung“.

a) erhältAbſaz1 folgendeFaſſung:
(1) Tritt füreinenBetrieb,einGrund-

tü, ein Betriebsgrundſtü>kodereine
Gewerbebere<htigung,nahdemdarüber
ein Feſtſtellungsbeſcheid,ein Steuermeß-
beſcheidodereinNealſteuerbeſcheiderlaſſen
wordeniſt,eineRehtsnachfolge(einſließ-
lih derNachfolgeim Beſißz)ein,während
eineRechtsmittelfriſt
(Friſt zur EinlegungeinesRechts-
mittels,dasdieFeſtſtellungeinexBe-
ſteuerungsgrundlage,die Feſtſezung
einesSteuermeßbetragsoderdieFeſt-
ſebungeinerNealſteuerbetrifft)

läuft,ſo kannauh derRechtsnachfolger
dasRechtsmitteleinlegen.“;

b) werdenim Abſaß2 Saß1 hinterdem
Wort „Feſtſtellungsbeſcheid“eingefügtdie
Worte „, SteuermeßbeſcheidoderNeal-
ſteuerbeſcheid“;

c) wirdimAbſaß2Sah3dasWort„Feſt-
ſtellungen“exſeßtdur<dasWort „Ent-
{cheidungen“.

„(3) Sie könnendie Entſcheidungauh zum
Nachteildeſſen,derdasRechtsmitteleingelegt
hat,ändern.“

$250wirdgeſtrichen.

Im $252Abſaß2 Saß1 werdendieWorte
„Iſt die Rechtsmittelbehördeeine Kollegial-
behörde,ſo erſet dur<dieWorte„Beim
FinanzgerihtundbeimReichsfinanzhof!.

Diebisherigen$$259und260werdenerſcht
durchdenfolgendenneuen$259:

„$259
(1)Soweitesſichniht umDölleoderVer-

brauchſteuernhandelt,ſtehtdemSteuerpflich-
tigengegendiein den$$228und235bezeich-
netenBeſcheidederEinſpruchzu.
(2)Auf denEinſpruchhinhatdasFinanz-

amtdieSacheerneutzuprüfen.EinerEin-
ſpruchsentſcheidungbedarfesnur inſoweit,als
dasFinanzamtniht dur<Qurücnahmeoder
Änderungdes angefochtenenBeſcheidsdem
Einſpruch8antragentſprechenwill. Nichtetſich
derEinſpruchgegendenBeſcheideinerHilf-
ſtelle,ſo kanndieſeihrenBeſcheidändern;tut
ſiediesniht, ſolegtſiedieSachedemFinanz-
amtzurEntſcheidungvor.
(3)Jst wegeneinergleichenoderähnlichen

StreitfrageeinRechtsmittelin einexhöheren
Rechtſtufeanhängig,ſo kanndasFinanzamt
dieEntſcheidungüberdenEinſpruchausſeßen,
fallsderSteuerpflichtigezuſtimmt.Der Aus-
ſezungsbeſhlußbrauchtdenBeteiligtennicht
bekanntgegebenzu werden.Ein Nechtsmittel
gegendenAusſeßungsbeſchlußiſ nichtgegeben.“

Im $261wirdAbſay2 geſtrichen.

Im $263wirdAbſaÿz2 geſtrichen,

Im $ 266Ziſſer2 wirdderzweiteHalbſay
geſtrichen.

Im $268wirdAbſayz2 geſtrichen,

$285erhältfolgendeFaſſung:
„8 285

(1)Gegendas Urteil des Finanzgerichts
kannauchderVorſteherdesFinanzamts,das
dieim BerufungsverfahrenangefochteneEnt-
ſcheidungerlaſſenhat,Rechtsbeſ<hwerdeein-
legen.
(2)Die Friſt zur Einlegungder Nechts-

beſchwerdeendigtfürdenVorſteherdesFinanz-
amts mit demAblauf der für den Steuer-
pflichtigenlaufendenNechtsmittelfriſt,

Im $287erhältZiffer2 folgendeFaſſung:
12.derReichsminiſterderFinanzenundin

denFällendes$52Abſaßes4 dieoberſte
Landesbehörde,wennſie ihrenBeitritt
zumVerfahrenerklären;derSenatoder



derVorſißendedesSenatskannſieum
Beteiligungerſuchen.BeiRealſteuernund
beiderBürgerſteuerkannſtattdesReichs-
miniſtersderFinanzenderReichsminiſter
desInnernſeinenBeitrittzumVerfahren
erklären,

Im $301Differ3 werdendieWorte
„wenner ſeineQuziehungbeantragt;der
SenatkannihnumBeteiligungerſuchen.“

exſeßtdurchdieWorte
„wenner ſeinenBeitrittzumVerfahren
erklärt;derSenatoderderVorſißende
desSenatskannihnumBeteiligunger-
ſuchen.“

8308wirdgeſtrichen.

$309erhältfolgendeFaſſung:
18 309

Koſten,dieniht demSteuerpflichtigenzur
Laſtfallen,hatdasReichzutragen.“

Im $311 Abſatz1 und im $313 Abſatz1
werdendieWorte„, einexGemeindeoder
einemſelbſtändigenGutsbezirkgeſtrichen.

Im $ 316wird dervierte(leßte)Saß ge-
ſtrichen. '

$322erhältfolgendeFaſſung:
u8 322

(1)Die Koſtendes Einſpruchsverfahrens
(einſhließli<derdenBeteiligtenzuerſtatten-
denAuslagen)werdenvonderGeſchäftſtelle
desFinanzamtsfeſtgeſeßt.Jn denFällendes
$236wirddasFinanzamt,demdieFeſtſezung
obliegt,vomLandesfinanzamtallgemeinoder
vonFall zuFall beſtimmt.
(2)Die KoſtendesRechtsmittelverfahrens

(einſchließlichderdenBeteiligtenzuerſtattenden
Auslagen),dieimVerfahrenvoreinemFinanz-
gericht,vor einemLandesfinanzamtodervor
demReichsfinanzhofentſtandenſind, werden
feſtgeſeßt:
1, regelmäßig:

vonderGeſchäftſtelledesFinanzamts,
- in dexexſtenNechtſtufeentſchieden
at;

2, wennjedo<in dererſtenNechtſtufeeine
GemeindebehördeodereineGemeindever-
bandsbehördeentſchiedenhat:
vonderGeſchäftſtellede8jenigenFinanz-
amts,in deſſenBezirkdieGemeinde-
behördeoderdie Gemeindeverbands-
behördeihrenSiß hat.
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(3)Die Entſchädigung,dieeinerAuskunfts-

perſonodexeinemSachverſtändigengewährt
wird, ſet dieGeſchäftſtellederBehördefeſt,
derdieAuskunfterteiltoderdasGutachten
erſtattetwordeniſt.

Im $326-
a) wirdhinterdemAbſaß3 folgenderneuer
Abſahß4 eingefügt:
(4) WegenderdinglichenHaftungfür

eineöffentlih-rehtliheAbgabe,die als
öffentlicheLaſtaufGrundbeſißruht,hat
der Eigentümerdes Grundbeſißzesdie
Zwangsvollſtre>ungin denGrundbeſitz
zudulden.Er hatinſoweitdiePflichten
desVollſtre>ungs\chuldners.Qugunſtendes
Finanzamtsgilt alsEigentümer,werim
Grundbuchals Eigentümereingetragen
iſt;

b) erhältderbisherigeAbſatz4 dieBezeich-
nungAbſaß5.

Vor dem$382wirddiebisherigeÜberſchrift
„FünfterAbſchnitt:Zerlegungsverfahren'
exſeßtdurchdiefolgendenÜberſchriften:

(„FünfterAbſchnitt:
Zerlegungs-und Zuteilungsverfahren

Erſter Unterabſchnitt:
Zerlegung8verfahren“.

Im $382werdendieWorte„(Zerlegungvon
Steuerbeträgen,SteuermeßbeträgenoderBe-
ſteuerungsgrundlagen)"erſeßtdux<dieWorte
(ZerlegungvonSteuerbeträgenoderSteuer-
meßbeträgen).

8384erhältfolgendeFaſſung:
us 384

BeteiligteamZerlegungsverfahrenſind:
1, derSteuerpflichtige,wenndasVerfahren

48 Zerlegungeines Steuermeßbetrags
ient;

2. diejenigenGemeinden,denenein Anteil
andemzuzerlegendenSteuerbetragoder
Steuermeßbetragzugeteiltwordeniſtoder
die auf eineſolcheZuteilungAnſpruch
erhobenhaben;

3, vor demReichsfinanzhof:der Reichs-
miniſterderFinanzen,wennexſeinen
BeitrittzumVerfahrenerklärt;derSenat
oderderVorſitzendedesSenatskannihn
umBeteiligungerſuchen.Bei derZJex-
legungvonSteuermeßbeträgenkannſtatt
des Reichs8miniſtersder Finanzender
ReichsminiſterdesJnnerndemVerfahren
beitreten.“
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a) werdenim Abſaß1 Sah1 dieWorte
„Länderund“geſtrichen;

b) wirdimAbſaß2derzweiteSaßgeſtrichen.

a) werdenim Abſaß2 Ziffer1 dieWorte
¡(dexdexzerlegtenBeſteuerungsgrund-
lage“geſtrichen;

b) werdenim Abſaß2 Ziffer2 dieWorte
„Ländernund“geſtrichen;

c) werdenim Abſaßg3 Saß1 die Worte
„odereineBeſteuerungsgrundlage“!ge-
ſtrichen;

d) erhältAbſaß4 folgendeFaſſung:
(4) Außerdemwird derInhalt des

ZerlegungsbeſcheidsdenbeteiligtenGe-
meindenbekanntgegeben.".

a) werdenim Abſaßz2 Saß1dieWorte
„einGrunderwerbſteuerbetrag,einSteuer-
meßbetragodereineBeſteuerungsgrund-
lage“
exſehtdur<dieWorte
„einGrunderwerbſtenerbetragoderein
Steuermeßbetrag“;

b) erhältAbſaß3 folgendeFaſſung:
(3) StehteinerGemeindeeinAnteil

an einemSteuerbetragoderan einem
Steuermeßbetragzu,hatdasFinanzamt
diesabernichtberüſihtigt,auhdener-
hobenenAnſpruchnichtzurückgewieſen,ſo
hatesvonAmtswegenoderaufAntrag
eineneueZerlegungvorzunehmen.Ab-
ſaß1 Saß2 undAbſaß2 Sägte2 und3
findenAnwendung.Iſt die bisherige
ZerlegunggegenüberdenjenigenGemein-
den,diean dembisherigenZerlegungs-
verfahrenbeteiligtwaren,unanfechtbar
geworden,ſo dürfenbeiderneuenZer-
legungnur ſolcheÄnderungenderbis-
herigenZerlegungvorgenommenwerden,
dieſichausdernachträglichenBerückſich-
tigungderbisherübergangenenGemeinde
ergeben.EineneueZerlegungfindetnicht
ſtatt,wenneinJahr verfloſſeniſt, ſeit-
demdie FeſtſeBungdeszu zerlegenden
Steuerbetragsoder Steuermeßbetrags
unanfehtbargewordeniſ, es ſei denn,
daßdexAntragvor AblaufdesJahrs
geſtelltwordeniſ... -

a) werdenim Abſatz3 dieWorte„oderdie
zerlegteBeſteuerungsgrundlageunrichtig
feſtgeſtellt‘geſtrichen; :

b) erhältAbſatz5 folgendeFaſſung:
(6) Iſt ſowohlgegendenZerlegungs-

beſcheidalsauhgegendenihmzugrunde
liegendenSteuerbeſcheidoderSteuermeß-
beſcheideinNecht8mitteleingelegtworden,
ſo kann,ſofernniht wichtigeBelange
derBeteiligtenentgegenſtehen,dieRechts-
mittelbehörde,die überdas gegenden
SerlegungsbeſcheideingelegteRechtsmittel
zuentſcheidenhat,dasVerfahrenſolange
ausſeßen,bisderSteuerbetragoderder
Steuermeßbetragunanfechtbarfeſtſteht...

Hinterdem$388wird derfolgende$388a
eingefügt:' „8388a
-DieVorſchriftenüberdieKoſtendesRechts-
mittelverfahrens($8307,310bis324)finden
aufRechtsmittel,dieim Zerlegungsverfahren
eingelegtwerden,Anwendungmit folgenden
Ergänzungen:
1. EineGemeindehatdieKoſteneinesvon
ihr eingelegtenRechtsmittelszu tragen,
wenndas Rechtsmittelzurükgenommen
wirdoderimendgültigenErgebniserfolg-
los iſt. Die Vorſchriftendes$307Ab-
ſabes1 Saß 2, des$307Abſatzes2 Saß2
und des $307Abſabes4 geltenent-
ſprechend.

2, Koſten,die wederdemSteuerpflichtigen
nocheinerGemeindezurLaſtfallen,hat
dasNeichzutragen.

Z. EineRechtsmittelgebührx($311)undeine
Abfindungfür Auslagen($313)werden
niht nur dannerhoben,wenndieKoſten
einemSteuerpflichtigen,ſondernauhdann,
wennfieeinerGemeindezurLaſtfallen.“

L 390wird erſet dur<die folgendenVor-
ſchriften:

Zweiter Unterabſchnitt:
Zuteilung8verfahren

8390
(1)Iſt ein SteuerbetragoderSteuermeß-

betragin vollerHöheeinerGemeindezuzu-
teilen,beſtehtaberStreitdarüber,welchesdie
berechtigteGemeindeiſt oderaufwelcheZeit
ſih dieBerechtigungerſtre>t,ſo hataufAn-
tragdesSteuerpflichtigenodereinerGemeinde
das Finanzamtdur< ſ<riftli<enBeſcheid
(Quteilungsbeſcheid)zuentſcheiden.
(2)BeſtehtStreit darüber,ob einAnteil

am Steuermeßbetrag,der einerGemeindezu-
geteiltwordenwar,aufeineandereGemeinde
übergegangeniſ, gegebenenfallswann dies
geſchehen1},ſo hataufAntragdesSteuer-
pflichtigenoderderGemeindedasFinanzamt
durchſ{riftli<henBeſcheid(Zuteilungsbeſcheid)
zuentſcheiden. --



(8)Die Vorſchriften,die für das Jer-
legungsverfahrengelten,findenauf dasQu-
teilungsverfahrenentſprechendeAnwendung.“

80,Jm$397Abſaß3wirddasWort„Einheits-
wertſteuern“erſet dur<dieWorte „Ver-
mögenſteueroderRealfteuer!“.

81.Jm$463erhältAbſay3 folgendeFaſſung:
(3) Iſt der Angeklagteflüchtig($276

Abfaß2 der Strafprozeßordnung),ſo findet
$473Amwvendung,

82.Am$481Abſaß1 Ziffer2 werdendieWorte
„landwirtſchaftlichen,forſtwirtſchaftlichenund
gärtneriſchen“erſeztdur<dieWorte„land-
undforſtwirtſchaftlichen".

83. $484wirdgeſtrichen.

84, In denÜberſchriftenwirddasWort „Titel“
jeweilserſeztdurchdasWort„Unterabſchnitt“/,

$29
Änderung des Steueranpaſſungsgeſekes
Das Steueranpaſſungsgeſezwird wie folgtge-

ändert:
1. Tm$3 Abſatz5

a) wird diebisherigeZiffer2 erſeßtdur
diefolgendenneuenZiffern2 und3:
112,beiderVermögenſteuerundbeider

Grundſteuer:
mitBeginndesKalenderjahrs,in
dasderBeginndesRechnungs-
jahrs fällt, für dasdie Steuer
erhobenwird;

3, beiderGewerbeſteuer:
mit oin desNechnungsjahrs,
fürdas dieSteuererhobenwird;;

b) erhaltendiebisherigenZiffern3 bis 5
dieBezeichnungZiffern4 bis 6.

2. $ 7 erháltfolgendeFaſſung:

uS7
(1)Perſonen,diedieſelbeſteuerre<tli<eLei-

ſtungſchuldenodernebeneinanderfür dieſelbe
ſteuerre<tliheLeiſtunghaften,find Geſamt-
\<uldner.
(2)Perſonen,diezuſammenzuveranlagen

odergemeinſamzueinerSteuerheranzuziehen
ſind,ſindGeſamtſchuldner.Dies gilt auch
dann,wenneineodermehreredieſerPerſonen
beigetrennterVeranlagungoderbeigetrenn-
terHeranziehungſteuerfreiwären.
(3)JederGeſamtſchuldnerſchuldetdieganze

Leiſtung.DemFinanzamtſtehtes frei, an

Reich8geſeßbl.1936I

Berlin,den3.Dezember1936 977
welchenGeſamtſchuldneresſi haltenwill.Es
fanndiegeſchuldeteLeiſtungvon jedemGe-
ſamtſchuldnerganzoderzueinemTeil fordern,
(4)Zahlung(Entrichtung)dur einenGe-

ſamtſhuldnerkommtdenanderenGeſamt-
[<uldnernzuſtatten.Bis zurEntrichtungdes
ganzenBetragsbleibenalleGeſamtſchuldner
verpflichtet.
(5s)Jf keineZahlungspflicht,ſonderneine

anderePflichtzuerfüllen(zumBeiſpielAus-
kunftzu erteilen),ſo kommtPflichterfüllung
dur<einenGeſamtſchuldnerdenanderenGe-
ſamtſchuldnerndannnichtzuſtatten,wennesfür
dasFinanzamtvonWertiſt, daßdiePflicht
au vondenanderenGeſamtſchuldnernerfüllt
wird.
(s) SteuerrechtlicheSondervoxrſchriften,die

vonAbſaz1odervonAbſaß3 Säßzen2 und3
abweichen,bleibenunberührt,“

3. Dem$12Abſaß1 wirdfolgenderSaß3 hin-
zugefügt: |

„Die Säte1 und2 geltenniht für die
Erbſchaftſteuer.“

4. Tm$18werden
a) imAbſab1dieWorte„bedürftige,imJn-

landbefindlichePerſonenoderbedürftige
DeutſcheVolksgenoſſenim Ausland"ex-
ſet dur dieWorte„bedürftigeDeutſche
Volksgenoſſen“;

b) im Abſag2 dieWorte „ihrer körper-
lichenodergeiſtigenBeſchaffenheitoder“
geſtrichen.

8 30
Änderung des Neichsbewertungsgeſeßzes
Das Reichsbewertungsgeſeßwird wie folgtge-

ändert:
1. Im $21Abſaß2erhältSaß1folgendeFaſſung:

(2) Der HauptkfeſtſtellungwerdendieVer-
hältniſſezuBeginndesKalenderjahrs(Haupt-
ſeſtſtellung8zeitpunkt)zugrundegelegt.“

2. $$22und23erhaltenfolgendeFaſſung:

uS 22
Fortſchreibung

(1)Der Einheitswertwird neufeſtgeſtellt
(Wertfortſchreibung),wenndexWert,derſich
für denBeginneinesKalenderjahrsergibt,
ummchralsdenfünftenTeil,mindeſtensaber
um 1000ReichsmarkvondemEinheitswert
desleßtenFeſtſtellungszeitpunktsabweicht.Be-
ruhtbeieinemland-undforſtwirtſchaftlichen
Betrieb,einemGrundſtückodereinemBetriebs-
grundſtü>dieAbweichungaufeinerBeſtands-
veränderung,ſo wird derEinheitswert{on

(2D
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dannneufeſtgeſtetewennderWert infolge
derBeſtandsveränderungalleinummehrals
denzwanzigſtenTeil, mindeſtensaberum
500Reichsmaxrk,abweicht.EineBeſtandsver-
änderungliegtinsbeſonderevor,

1, wenndieGrundſtücksflächedur<hErwerb
oderAbtrennungvergrößertoderver-
kÉleinextwird;

2. wenndexGebäudebeſtanddur Neubau,
AnbauoderAufbauoderdux<Abbruch,
Abbrandu.dgl.verändertwird.

Der Reichsminiſterder Finanzenkanndie
Wertgrenzen(Säße1 und2) andersfeſtſeßen.
(2)In denFällendesAbſaßes1undin den

andexenFällendecFortſchreibung($225a
Abſay1 Ziffer2 derReich8abgabenordnung)
werdendie Verhältniſſebei Beginn des
Kalenderjahrszugrundegelegt,das auf die
Änderungfolgt(Fortſchreibungszeitpunkt).Die
Vorſchriftenim $32 Abſaßz2 und$63über
dieZugrundelegungeinesanderenZeitpunkts
bleibenunberührt.

8 23
Nachfeſtſtellung

(1)Für wirtſchaftlicheEinheiten(Unterein-
heiten),fürdieeinEinheitswertfeſtzuſtelleniſt,
wird derEinheitswertnachträglichfeſtgeſtellt
(Nachfeſtſtellung),wennnah demHauptfeſt-
ſtellungszeitpunkt($21Abſaß2)
1. diewirtſchaftlicheEinheit(Untereinheit)
neugegründetwird;

2. für einebereitsbeſtehendewirtſchaftliche
Einheit(Untereinheit)dexGrundfür die
BefreiungvoneinerSteuerwegfällt.

Berlin,1,Dezember1936

(2)DerNachfeſtſtellungwerdendieVerhält-
niſſezugrundegelegt,dieaufdenBeginndes
Kalenderjahrsermitteltwordenſind,dasde:n
maßgebendenEreignisfolgt(Nachfeſtſtellungs-
zeitpunkt).Endetin denFällendesAbſages1
Differ2 dieSteuerbefreiungausdemGrund,
weildieBefreiungfür einebeſtimmteFriſt
galtunddieſeFriſt abgelaufeniſ, ſo iſt ab-
weichendvonSaß1 Nachfeſtſtellungszeitpunkt
der BeginndesKalenderjahrs,in demdie
Steuerpflichteintritt. Die Vorſchriftenim
832 Abſaß2 und$63 überdieJugrunde-
legungeinesanderenZeitpunktesbleibenun-
berührt.“

8 31
Änderung desZweiten Geſeßzes

zur Verminderung der Arbeitsloſigkeit
vom21.September1933

Die Steuerbefreiungennah AbſchnittTV des
Geſeßesvom21.September1933(Neichsgeſeßbl.TL
werden,nurdann,wennſiebiszum30.September
1937bezugsfertigwerden.AndereEigenheime,die
künftigerrihtetwerden,ſindalſowedervonder
Grundſteuerno<vonderEinkommenſteuerundder
Vermögenſteuerbefreit.

Abſchnitt 1V
Snkrafttreten

832
DieſesGeſehtritt, ſoweitſichniht aus‘ſeinem

Inhalt oderausdennach$12derReichsabgaben-
ordnungzu erlaſſendenÜberleitungsvorſchriften
e anderesergibt,mit ſeinerVerkündungin
raft.
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ErſteVerordnung
zurDurchführungdesEinkommenſteuergeſeßes

(ErſteEStDVO)
Vom6.Februar1935

Auf Grundder$$12und13derReichsabgaben-
ordnungin der Faſſung des Steueranpaſſungs-
geſeßesvom16,Oktober1934(Reichsgeſeßbl.TS. 925)
wirdhierdurhverordnet:

Zu 8 2 Abſatz 5 des Geſetzes
$1

Wirtſchaftsjahr
Das WirtſchaftsjahrumfaßteinenJeitraum von

zwölfMonaten.Es darfeinenZeitraumvonweniger
als zwölfMonatennur umfaſſen,wenn

1. ein Betrieb eröffnetoder aufgegebenwird
oder

2, ein Steuerpflichtigervon regelmäßigenAb-
ſ{lüſſenauf einenbeſtimmtenTag zu regel-
mäßigenAbſchlüſſenauf einenanderenbe-
ſtimmtenTagübergeht.

$2
Wirtſchafts8jahr bei Einkünften aus

Land- und Forſtwirtſchaft
(1) Bei Land-undForſtwirten,diefüreinWirt-

ſchaftsjahrregelmäßigAbſchlüſſein der YJeit vom
24.Juni bis 6.Juli einſchließli<haufeinenanderen
Tag als den30.Juni machen,gilt dieſesWirtſchafts-
jahralsWirtſchaftsjahrim Sinn des$2 Abſatz5
Ziffer1 desGeſetzes. '
(2) Bei GewinnausreinerWeidewirtſchaftund

reinerViehzuchtgilt als Wirtſchaftsjahrder Jeit-
raumvom1.Mai bis30.April. Der Begriffder
reinenWeidewirtſchaftſchließtniht aus,daßneben
WeideundWieſeau<in geringemUmfangAer-
landbewirtſchaftetwird.
(3) Die PräſidentenderLandesfinanzämterwer-

denermächtigt,beiLand-undForſtwirtenfür be-
ſtimmteBetriebs8artenund für beſtimmteGebiete
an StellederWirtſchaftsjahre,dieim $2 Abſatz5
Ziffer1desGeſetzesundin denvorſtehendenAbſäßen1

Reich8geſeßzbk.1935I

und2 genanntſind,einenanderenzwölfmonatigen
Zeitraumzu beſtimmen,wenndiesauswirtſchaft-
lichenGründennah derbeſonderenGeſtaltungder
Betriebeerforderlichiſt. DieBeſtimmungiſ orts-
üblichbekanntzumachen.EineBeſtimmungimSinn
desSabes1kannauchimEinzelfallgetroffenwerden.

Zu 8 3 des Geſetzes
83

Steuerfreie Einkünfte
EinkünfteausnichtſelbſtändigerArbeit,dienach

der Lohnſteuerdurhführungs8verordnungniht zum
ſteuerpflichtigenArbeitslohngehören(z.B. Jubiläums-
geſchenkeimRahmendes$5 derLohnſteuerdurch-
führung8verordnungoderfreiwilligeZuwendungen
desArbeitgebersan denArbeitnehmerbeiderEnt-
laſſungausdemDienſtverhältnisim Sinn des$6
Ziffer5 der Lohnſteuerdurhführungsverordnung),
bleibenbeiderVeranlagungdesLohnempfängerszur
EinkommenſteueraußerAnſa.

Zu 88 4 bis 6 des Geſetzes
84

Fortführung der Bilanzwerte
BeiErmittlungdesGewinnsnach$$4und5 des

Geſetzesfür dasWirtſchaftsjahr1934(1933/34)und
diefolgendenWirtſchaftsjahreiſtfür denSchlußdes
Wirtſchaft8jahrs1933(1932/33)vondemBetriehs-
vermögenauszugehen,das na<hden Vorſchriften
desEinkommenſteuergeſeßesvom10.Auguſt1925
feſtgeſtelltiſt oderfeſtzuſtellengeweſenwäre.

R)
Eröffnung und Aufgabe eines

Betriebs
(1) WirdeinBetrieberöffnetodererworben,ſo

trittandieStelledesSchluſſesdesvorangegangenen
WirtſchaftsjahrsderZeitpunktderEröffnungoder
desErwerbs.

39



154
(2) WirdeinBetriebaufgegebenoderveräußert,

ſo trittfür dieBerechnungdesGewinnsausdieſem
BetriebandieStelledesSchluſſesdesWirtſchafts-
jahrs derZeitpunktderAufgabeoderVeräußerung.

86
Bewertung bei unentgeltlicher

Übertragung
(1) Wird ein Betrieboderein Teilbetriebun-

entgeltlichübertragen,ſoſindbeiderErmittlungdes
GewinnsdesbisherigenBetriebsinhabersdieWirt-
ſchaftsgütermit denWertennah $ 6 Viffern 1
bis3 desGeſeßesanzuſezen.Der Teilwert kann
auf Antrag auh dann angeſeßtwerden,wenn
er höheriſt als die Anſchaffungs-oderHer-
ſtellungskoſten.Antragsberechtigtiſt der bisherige
Betriebsinhaber,im Fall derGeſamtrechtsnachfolge
derRechtsnachfolger.Der Rechtsnachfolgeriſt für
denBeginndesBetriebsandieleztenBilanzanſäße
desRechtsvorgängersgebunden.
(2) Werdennur einzelneWirtſchaftsgüterunent-

gelilihübertragen,ſo gilt für denEmpfängerals
Anſchaffungs-oderHerſtellungskoſtenderBetrag,den
erfür daseinzelneWirtſchaſtsgutimZeitpunktdes
Empfangshätteaufwendenmüſſen.

g7
Einlagen

FührtderSteuerpflichtigedemBetriebWirtſchafts-
güterzu,dievordem1.Januar1925angeſchafftoder
hergeſtelltwordenſind,ſogiltalsAnſchaffungs-oder
HerſtellungskoſtenderBetrag,denderSteuerpflichtige
für dieAnſchaffungoderHerſtellungam1.Januar
1925hätteaufwendenmüſſen.

88
Kurzlebige Wirtſchaftsgüter,

Sonderkonto
DieVorſchriftdes$6 Jiffer 1Saß4 desGeſehes

kannnurangewendetwerden,wenndieAnſchaffungs-
oderHerſtellungskoſtenfürkurzlebigeWirtſchaftsgüter
und dieAbſezungenfür Abnußungin derBuch-
führungauf einembeſonderenKontoausgewieſen
werden. -

$9
Kurzlebige WVirtſchaftsgüter,

Perſonenkreis
Die Vorſchriftdes$6Differ1 Saß 4 desGeſeßes

iſt auh auf GewerbetreibendeundAngehörigeder
freienBerufeanzuwenden,dieBüchernahdenVor-
ſchriftendesHandelsgeſeßbuchsordnungs8mäßigführen,
ohnedazuverpflichtetzu ſein.

8g10
Kurzlebige Wirtſchafts8güter,

Altanlagen
ÜberſteigendieWertefür kurzlebigeWirtſchafts-

güter,dienahdenVorſchriftendesEinkommenſteuer-
geſeßes1925zumZwe derGewinnermittlungin der
SchlußbilanzfürdasWirtſchaftsjahr1933(1932/33)

anlagen),dieAnſätzein derentſprehendenHandels-
bilanz,ſo iſt dieAbſeßungfür Abnußungnach
F6Kiffer1Saß4 desGeſeßesnurin derHöhezu-
läſſig,in derſiein derHandelsbilanzvorgenommen
wird. Von dendanachverbleibendenBeträgeniſt
dieAbſezungfürAbnußzungnahMaßgabederNeſt-
nußungsdauervorzunehmen.Dabeidarfjedohder
Anſaß in der entſprechendenHandelsbilanzniht
unterſchrittenwerden.

g11
Buchführende Land- und Forſtwirte
(1) Als buhführendeLand-undForſtwirtegelten

diejenigenLand-undForſtwirte,dieÜberdenBetrieb
derLand-undForſtwirtſchaftordnung8mäßigeBücher
führen,dur<hdie derGewinnausgewieſenwird.
Die Büchergeltenals ordnungs8mäßig,wennſie

1. alleVorgängedesBetriebs,nachbeſtimmten
Grundſäßengeordnet,mit ihremGeldwert
ausweiſen,insbeſondereau<hEntnahmenund
EinlagenimSinn des$4 desGeſetzes;

2. auf Grund einerjährlichenBeſtandsaufnahme
dieÄnderungendesBetrieb8vermögensdar-
ſtellen. Die Beſtand8aufnahmebrauchtſich
auf dasſtehendeHolznichtzu erſtre>en.

(2)DievorläufigeVerordnungüberdieOrdnungs-
mäßigkeitder landwirtſchaftlihenBuchführung
vom5.September1925(Reichsminiſterialbl.1925
S. 1206,Reichsſteuerbl.1925S. 183)iſ bis auf
weiteresanzuwenden.

Zu $ 9 des Geſetzes
812

Abſeßung für Abnuzung
oder Subſtanzverringerung

(1) Bei Gebäudenund ſonſtigenWirtſchafts-
gütern,dievordem1.Januar 1925angeſchafft,her-
geſtelltoderunenigeltliherworbenwordenſindund
niht zu einemBetrieb8vermögengehören,gilt für
die Bemeſſungder Abſeßungfür Abnußungoder
Subſtanzverringerungals Anſchaffungs-oderHer-
ſtellungskoſtenderBetrag,denderSteuerpflichtige
für dieAnſchaffungoderHerſtellungam1.Januar
1925hätteaufwendenmüſſen.
(2) BeiGebäudenundſonſtigenWirtſchaftsgütern,

dienah dem31.Dezember1924unentgeltlicher-
worbenwordenſindundniht zu einemBetriebs-
vermögengehören,gilt für dieBemeſſungderAb-
ſezungfürAbnugungoderSubſtanzverringerungals
Anſchaffungs-oder Herſtellungskoſtender Betrag,
denderSteuerpflichtigefür dieAnſchaffungoder
HerſtellungimZeitpunktdesErwerbshätteaufwenden
müſſen.

8 13
Pauſchbetrag für Werbungskoſten
Bei derVeranlagungvonSteuerpflichtigen,zu

derenEinkünftenRentenaus derreichsgeſeblichen
Invaliden-, Angeſtellten-und Knappſchaſtsver-
ſicherungoderBezügegehören,dieganzoderteilweiſe
auffrühereBeitragsleiſtungendesBezugsberechtigten
oderſeinesRechtsvorgängersberuhen,iſt zur Ab-
geltungderWerbungskoſtenvondieſenEinnahmen



alsMindeſtbetrageinPauſchbetragvon200Reich8-
markabzuſezen.Gleichesgilt für Steuerpflichtige,
dielediglihEinkünfteausKapitalvermögenhaben,
wenndieſedenBetragvon1200Reichsmarkjährlich
niht überſteigen.

Zu $ 16 desGeſetzes
| g 14

Hausgehilfinnen
Für denAbzugnah $10Abſaß1 Jiffer1 des

Geſetzesiſt $24 derLohnſteuerdur<hführungsverord-
nungvom29.November1934(Reichsminiſterialbl.
1934S. 713,Reichsſteuerbl.1934S. 1489)auch
beiderVeranlagunganzuwenden.

Zu $ 12 des Geſetzes
$15

Abzugsfähigkeit ausländiſcher
Einkommenſteuer

UnbeſchränktSteuerpflichtige,dieim Auslandzu
einerderDeutſchenEinkommenſteuerentſprechenden
Steuerherangezogenwerden,könnendieausländiſche
Steuerin HöhedesnachweislihgezahltenBetrags
vomGeſamtbetragderEinkünfteabziehen,ſoweit
dieſeSteueraufEinkünfteentfällt,diederDeutſchen
Einkommenſteuerunterliegen.Diesgiltniht, ſoweit
dieausländiſcheSteueraufinländiſcheEinkünfteim
Sinn des$49desGeſetzesentfällt.

Zu $ 14 des Geſetzes
$16

Gewinn aus der Veräußerung eines
land- und forſtwirtſhaftlihen Be-

triebs
Land-undForſtwirte,dieihrenBetriebodereinen

Teilbetriebvordem1. Januar1938veräußern,werden
wegendesbei derVeräußerungerzieltenGewinns
zur Einkommenſteuernur herangezogen:

1, wennderBetrieboderderTeilbetriebnah
dem31.Dezember1924entgeltli<herworben
wordeniſt,oder

2. wennmitdemBetrieboderdemTeilbetrieb
in unverhältni8mäßiggroßemUmfangſchlag-
reifesHolz oderanderezurFortführungdes
Betriebsniht erforderlicheWirtſchaftsgüter
veräußertwordenſind.

Zu 8 15 (8 13) desGeſetes
$17

Beſteuerung des Gewinns aus der
Veräußerung von zwangsbewirt-

ſhafteten Grundſtüdken
Werdenvordem1.Januar1938Grundſtüdever-

äußert,diebeiderGewinnermittlungfür die erſt-
maligeVeranlagungdesVeräußerersnachdemEin-
kommenſteuergeſeßvom10,Auguſt1925mit einem
Anfangswertanzuſeßzenwarenund bei der Ver-
anlagungzur Vermögenſteuer1926na<hdenBe-
ſtimmungenfür zwangsbewirtſchafteteGrundſtücke
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bewertetwordenſind, ſo iſt aufAntragdieSteuer,
dieauf denVeräußerungsgewinnentfällt,nah$34
Abſaz1 desGeſezesgeſondertzuberechnen.

Zu $ 17 des Geſegzes
$18

Veräußerung weſentlicher Be-
teiligung

(1) Anteilean einerKapitalgeſellſhaftim Sinn
des$ 17 desGeſeßesſind Aktien,Anteilean einer
Geſellſchaftmit beſchränkterHaftung,Kuxe,Genuß-
ſcheineoderähnlicheBeteiligungenſowieAnwart-
ſchaftenauf ſolcheBeteiligungen.
(2) Als Gewinn aus der Veräußerungeines

AnteilsaneinerKapitalgeſellſchaftgiltau<derGe-
winn,denderGeſellſchafterbeiAuflöſungderKapital-
geſellſchafterzielt.

Zu $ 25 des Geſetzes
Steuererklärung

F 19
(1) UnbeſchränktEinkommenſteuerpflichtigehaben

eineSteuererklärungüberdasEinkommenimabge-
laufenenKalenderjahrabzugeben,

1.wennihr EinkommendenBetragvon8000
Reichsmarküberſtiegenhat,oder

2. wennihrEinkommenwenigerals8000Reich8-
mark,abermehrals4000Reichsmarkbetragen
hatunddarinEinkünftevonmehrals 300
Reichsmarkenthaltenſind,diewederderLohn-
ſteuerno<derKapitalertragſteuerunterlegen
haben,oder .

3. ohneRüſicht auf dieHöhedesEinkommens,
wennesganzoderteilweiſeausGewinnim
SinnderFF4und5desGeſeßesbeſtandenhat
und der Gewinnauf GrundeinesBuch-
abſchluſſeszuermittelniſtoderermitteltwird,
oder

4.wennſie vomFinanzamtzur Abgabeeiner
Steuererklärungaufgefordertwerden.

(2) BeſchränktSteuerpflichtigehabeneineSteuer-
erflärungüberdieimabgelaufenenKalenderjahrbe-
zogeneninländiſchenEinkünfteabzugeben,

1. wennihregeſamteninländiſchenEinkünftenah
AbzugderEinkünfte,diederLohnſteueroderder
Kapitalertragſteuerunterliegen,4000Reichs-
marküberſteigen,oder

2. ohneRücſſihtaufdieHöheihrerinländiſchen
Einkünfte,wenndieſeganzoderteilweiſeaus
GewinnimSinn der$$4 und5 desGeſeßzes
beſtandenhabenund derGewinnauf Grund
einesBuchabſchluſſesermitteltiſt,oder

3. wennſie vomFinanzamtzur Abgabeeiner
Steuererklärungaufgefordertwerden.

g20
(1) Der Ehemannhat in ſeinerSteuererklärung

auchdie EinkünfteſeinerEhefrau anzugeben,die
nach$26desGeſetzesbeiderZuſammenveranlagung
der Ehegattenmit ſeinenEinkünftenzuſammen-
zurechnenſind.



(2) Der Haushaltsvorſtandhat in ſeinerSteuer-
erklärungauchdieEinkünftederKinderanzugeben,
dienah $27 desGeſees beiderZuſammenveran-
lagungmitſeinenEinkünftenzuſammenzurechnenſind.

$21
SotveitEinkünfteeinheitlihfeſtzuſtellenſind,ſind

diezurGeſchäftsführungoderVertretungderGe-
ſellſchaftoderGemeinſchaftbefugtenPerſonenzur
AbgabeeinerErklärungüberdieEinkünftederBe-
teiligtenverpflichtet.

822
(1)Die Erklärungennah $$19 bis 21 find

unterVerwendungder amtlihenVordrudeab-
zugeben.
(2)Steuerpflichtige,dienahdenVorſchriftendes

Handels8geſeßbuhsoderauf Grund anderergeſeß-
licherVorſchriftenBücherführenund regelmäßig
Abſchlüſſemachen,habenderSteuererklärungeine
AbſchriſtderunverkürztenBilanz,derVerluſt-und
Gewinnüberſicht,undwennein Jahresbericht(Ge-
häftsberiht)vorliegt,auchdieſenbeizufügen.

Zu 88 26, 27 und 32 DesGeſetzes
Haushaltsbeſteuerung

823
(1) ZumHaushaltdesSteuerpflichtigenimSinn

des$32Abſaß2 Ziffer2 Saß 1desGeſetzesgehören
minderjährigeKinderdann,wennſiebeieinheitlicher
WirtſchaftsführungunterLeitungdesSteuerpflich-
tigendeſſenWohnungteilenoderſichmitſeinerEin-
willigungaußerhalbſeinerWohnungnichtzu Er-
werbszwe>en,ſondernzuQwe>enderErziehung,der
Lehre,desStudiumsu. dgl.oderals Arbeitsdienſt-
willigeimfreiwilligenArbeitsdienſtaufhalten.Leben
dieEhegattendauerndgetrennt,fo ſtehtdieKinder-
ermäßigungdemjenigenEhegattenzu, zu deſſen
HaushaltdieKindergehören.Jn dieſemFall können
dieAufwendungendesanderenEhegattenfür die
Erziehungund den Unterhaltder minderjährigen
KindernuraufGrunddes$33desGeſeßesberüd-
ſichtigtwerden.
(2) VolljährigeKinderwerdennur dannauf

KoſtendesSteuerpflichtigenausgebildet($32Ab-
ſaß2 YJiffer2 Saß 2 desGeſeßes),wennderSteuer-
pflichtigedieKoſtenderBerufsausbildungeinſchließ-
lichdexKoſtendesUnterhaltsganzoderÜberwiegend
trägt. Als Berufsausbildunggilt auh dieAus-
bildungin derHauswirtſchaftgegenLehr- oder
Schulgeld.
(3) DieKinderermäßigungfür volljährigeKinder

wirdnurgewährt,wenndieVorausfezungen(Berufs-
ausbildungauf KoſtendesSteuerpflichtigenund
Nichtvollendungdes 25.Lebensjahrs)mindeſtens
vierMonateimKalenderjahrbeſtandenhaben.

824
Die Kinderermäßigungnach$32Abſah2 Ziffer2

desGeſeßeswirddemSteuerpflichtigenauh dann
gewährt,wenn er dem Haushalteines anderen
Steuerpflichtigenangehört.DemanderenSteuer-
pflichtigenſtehtKinderermäßigunginſoweitniht zu.
Die Kinderwerdennur mit ihrenElternzuſammen
veranlagt.

g25
JſsteinKind,fürdasKinderermäßigungnach$32

Abſaß2Jiffer2desGeſetzeszugewährenſeinwürde,
verheiratet,ſowirdesmitſeinemEhegattenzuſammen
veranlagt,wenndieVorausſezungendes$26des
Geſeße8vorliegen.Kinderermäßigungnah $32Ab-
ſag2 Ziffer2 desGeſeßeswird in ſolchenFällen
nichtgewährt.$27 desGeſeßesfindet feineAn-
wendung.

Zu $832 des Geſetzes
$26

Nichtledige Steuerpflichtige
Außerdenim $32Abſaß2Ziffern1abisd des

GeſetzesgenanntenSteuerpflichtigengeltenalsnicht
ledigauh Steuerpflichtige,dieverwitwetoderge-
ſchiedenſindundmindeſtensvierMonatevorBeendi-
gungdesKalenderjahrs,für das die Veranlagung
erfolgt,das55.Lebensjahrvollendethaben.

g27
Stufen und Mittelbeträge bei

hohen Einkommen
Für dieBerechnungderEinkommenſteuerbeiEin-

kommenvonmehrals 140500Reich8markſindin
denFällen,in denenin derEinkommenſteuertabelle
Stufen und Mittelbeträgeniht aufgeführtſind,
StufenundMittelbeträgein einemRahmenvon je
1000Reichsmarkzu bilden(z.B. eineStufe von
140500Neich8markbis 141509Reichsmarkmit
einemMittelbetragvon 141000Neichsmarkund
eineStufe von 141500Reichsmarkbis1425090
Neichsmnarkmit einemMittelbetragvon142000
Reichsmark).Die Einkommenſteueriſt na< dem
MittelbetragbeiLedigenmit50vomHundertund
bei allen anderenSteuerpflichtigenmit 40 vom
Hundertzubere<hnen.

Zu 8 34 des Geſeges
8g28

Außerordentlihe Waldnußung
Bei ausfetendenforſtwirtſchaftlihenBetrieben,bei

denendieforſtwirtſchaftlihgenußteFläche150ha
nichtüberſteigtund ordnung8mäßigeBuchführung
nichtvorhandeniſt,werdenaufAntragzurAbgeltung
aller Betriebs8ausgaben,die bei außerordentlicher
Waldnußungentſtehen,40 vomHundertderBe-
trieb8einnahmenabgezogen,wennein Beſtandsver-
gleichfürdasſtehendeHolznihtvorgenommentwird.

Zu 8 35 desGeſetzes
g29

Vorauszahlungen der Forſtwirte
Steuerpflichtige,derenEinkünfteüberwiegendaus

Forſtwirtſchaftherrühren,habenam10.März,10.Juni,
10.Septemberund10.DezemberVorauszahlungen
in HöheeinesViertelsderzuleßtveranlagtenEin-
kommenſteuerzuentrichten,



8 30
Anderweitige Feſtſeßung von

Fälligkeitstagen für Vorauszahlungen
Die PrôſidentenderLandesfinanzämterwerden

ermächtigt,fürBetriebedesGartenbaus(insbeſondere
desObſt-undGemüſebaus)undderWeidewirtſchaft
dieFálligkeitstagefür dieVorauszahlungenunddie
VerteilungderVorauszahlungenauf die einzelnen
Fâlligkeitstageabweichendvon $35 Abſay1 des
Geſetzeszubeſtimmen.

$31
Abrundung und Kleinbetrag

bei Vorauszahlungen
(1)DerTahresbetragderEinkommenſteuervoraus-

zahlungeniſ auf einendur< vier teilbarenvollen
Reich8markbetragnachuntenabzurunden.
(2)Vorauszahlungenwerdennurerhoben,wennſie

vierteljährlich2Reichsmarküberſteigen.
Zu S&S49 des Geſetes

$32
Befreiung beſchränkt Steuerpflich-
tiger von der Einkommenſteuer
BeſchränktSteuerpflichtige,die Einkünfteaus

inländiſchenöffentli<henKaſſen einſchließli<hder
KaſſenderDeutſchenReichsbahn-Geſellſhaftundder
Reich8bankmit Rücfſſichtauf cin gegenwärtigesoder
früheresDienſtverhältnisbeziehen,unddieſeitdem
1.April 1921ihrenWohnſißodergewöhnlichen
Aufenthaltin einemauf GrunddesVerſaillerVer-
tragsvomDeutſchenReichabgetrenntenGebiethaben,
werdenmit dieſenEinkünftenvonderEinkommen-
ſteuerfreigeſtellt,ſolangeundſoweitdieſeEinkünfte
in demGebiet,in demdiebeſchränktSteuerpflichtigen
ihrenWohnſißodergewöhnlichenAufenthalthaben,
einer eniſprehendenSteuer unterliegen.Soweit
in Staatsverträgenetwasanderesbeſtimmtiſ oder
dieDoppelbeſteuerungauf andereWeiſebeſeitigtiſt,
hat esdabeiſeinBewenden.

833
Beſchränkte Steuerpflicht bei
Zinſen aus Wandelanleihen und

Gewinnobligationen
Qu dennach$49 Differ5 desGeſeßesvon der

beſchränktenSteuerpflichtausgenommenenVinſenaus
AnleihenundForderungen,überdieTeilſhuldver-
ſchreibungenausgegebenwordenſind, gehörennicht
dieZinſenaus ſolchenTeilſchuldverſchreibungen,bei
denennebender feſtenVerzinſungein Rechtauf
Umtauſchin Geſellſchaft8anteile(Wandelanleihen)
odercineZuſabverzinſungeingeräumtiſt,dieſichnah
derHöhederGewinnausſchüttungendesSchuldners
richtet(Gewinnobligationen).

Zu &50 des Geſetzes
$34

Einſchränkung dex Abgeltung der
Steuer bei beſchränkter

Steuerpflicht
Die Vorſchriftdes$50Abſay4 Sab1 desGeſeßes

giltnichtfür Einkünfte,diein eineminländiſchenland-
und forſtwirtſchaſtlihenodergewerblichenBetrieb
angefallenſind.

Neichsgeſehbl.19351
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Übergangsvorſchriften

g35
Verluſtvortrag

(1) Gewerbetreibende,dieBüchernah denVor-
ſchriftendesHandelsgeſezbuhsführen,undbuch-
führendeLand-undForſtwirteſindberechtigt,beider
ErmittlungdesEinkommensfür1934dieindenbeiden
vorangegangenenWirtſchaftsjahrenentſtandenenVer-
luſteabzuſehen,ſoweitfieniht beiderVeranlagung
für dieSteuerabſchnitte1932(1931/32)oder1933
(1932/33)ausgeglichenoderabgezogenwordenſind.
(2)DerAbzugnachAbſatz1 darfnichtüberſteigen:
1. beiGewerbetreibenden:dieHälftedesimWirt-
ſchaftsjahr1934(1933/34)erzieltengewerb-
lichenGewinns;

2, beiLand-undForſtwirten:dieHälftedesim
Wirtſchaftsjahr1934 (1933/34)erzieltenland-
undforſtwirtſchaftlihenGewinns.

836
Steuerlich begünſtigte Rücklagen
(1)Für EinkünfteausGewerbebetriebundaus

Land-undForſtwirtſchaftwirdbeiderVeranlagung
für dasKalenderjahr1934dieSteueraufAntrag
nur in Höhevon20vomHunderterhoben,wenn
diefolgendenVorausſeßzungenerfülltſind:

1, Der GewerbetreibendeoderLand-undForſt-
wirtmußunbeſchränktſteuerpflichtigſein;

2. DieEinkünftemüſſenineineminländiſchenBe-
trieberzieltwordenſein;

3. Bei GewerbetreibendenmüſſenBüchernah
denVorſchriftendesHandelsgeſeßbuchsgeführt
ſeinundbeiLand-undForſtwirtenmußord-
nungsmäßigeBuchführungvorliegen;

4. Die Einkünſtemüſſenals „Steuerbegünſtigte
Rücklage“in derBilanzbeſondersausgewieſen
ſein;

5, DieEinkünfte,diedieſerſteuerbegünſtigtenRück-
lagezugeführtwerden,dürfen25vomHundert
desGeivinns,gekürztum einennah $35
dieſerVerordnungabgeſeßtenVerluſtvortrag,
nichtüberſteigen;

6. Der Betrag,derausdenEinkünftenfür das
Kalenderjahr1934derſteuerbegünſtigtenNück-
lagezugeführtwird,darfzuſammenmitden
Beträgen,dieaufGrunddes$58adesEin-
tommenſteuergeſeßes1925 in derFaſſungder
Notverordnungvom 5. Juni 1931 (Neichs-
geſeßbl.1S.279,311)eineſolcheNücklagebereits
bilden,40 vomHundertdesfür denSchluß
desWirtſchaftsjahrs1934(1933/34)feſtge-
ſtelltenBetrieb8vermögensnichtüberſteigen.

(2)Die Steuerfür dieEinkünfte,diederſteuer-
begünſtigtenNücklagezugeführtwerden,wirdnah
einemSaß von20 vomHundertgeſondertberechnet
und der Steuerhinzugerechnet,die ſi< für die
übrigenEinkünftenah den Vorſchriftendes Ein-
kommenſteuergeſeßesvom16,Oktober1934ergibt.
(3)ÜberſteigenimWirtſchaftsjahr1934(1933/34)

oder in einemſpäterenWirtſchaftsjahrbei dem
SteuerpflichtigenoderſeinemNechtsnachfolgerdie
Entnahmenaus demBetriebdie imWirtſchafts-

40
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jahrerzieltenEinkünfteausGewerbebetrieboderaus
Land-undForſtwirtſchaft,ſo iſ derUnterſchieds-
betragvon der nah denbisherigenVorſchriften
ſteuerlihbegünſtigtenRücklageabzuziehenundmit
5 vomHundertnachzuverſteuern.
(4)Als Entnahmeim Sinn des Abſatzes3 gilt

auchdieVeräußerungdesBetriebs,dieVeräußerung
vonAnteilenamBetrieb8vermögenunddieAufgabe
desBetriebs. Den EntnahmenſtehenDarlehen
gleich,diedemUnternehmer(Mitunternehmer)oder
ſeinenAngehörigenausMittelndesBetriebsgewährt
werden.

837
Spekulations8geſchäfte

VeräußerungsgeſchäfteüberWirtſchaft8güterim
Sinn des$23Abſaß1 Ziffer1b desGeſeßes,diein
derZeitvom1.Januarbis zum31,Oktober1934
vorgenommenwordenſind, geltennur dann als
Spekulationsgeſchäfte,wennderZeitraumzwiſchen
Anſchaffungund Veräußerungniht mehrals drei
Monatebetragenhat.

g38
Steuervergünſtigung für Ledige

über 55Jahre
Bei Ledigen($32Abſay2 Yiffer1 desGeſetzes),

die das 55,Lebensjahrbis zum31.Auguſt1934
vollendethatten,bemißtſih dieEinkommenſteuer
für 1934nah Spalte4 derEinkommenſteuertabelle
(Anlage1 desGeſetzes).

g39
Ledige, die die Deutſche Staats-

angehörigkeit niht beſizen
(1) BeiunbeſchränktſteuerpflichtigenLedigen($32

Abſaß2Jiffer1 desGeſetzes),diedieDeutſcheStaats-
angehörigkeitnichtbeſizen,iſt dieEinkommenſteuer
fürdasKalenderjahr1934nachdemGeſetzüberdieEin-
kommensbeſteuerungfür1933vom21.Dezember1933
(Neichsgeſebbl.1934TS. 1) feſtzuſeßen.Aufdiehier-
nachſichergebendeSteuerſchuldwerdendieim$102
desEinkommenſteuergeſeßes1925bezeichnetenBe-
träge(Vorauszahlungenund Steuerabzugsbeträge)
angerechnet.$53desneuenGeſetzesiſ entſprechend
anzuwenden.
(2) Für dieBemeſſungderkünftigfälligwerdenden

Vorauszahlungeniſ von derSteuerſhuldauszu-
gehen,dieſih fürdasKalenderjahr1934unterAn-
wendungder$$32 bis 34 desneuenGeſetzesergibt.

Fg40
Voraus8zahlungen

(1) Die Voraus8zahlungen,diebis zur Bekannt-
gabedesSteuerbeſcheidsfür 1934noh zu ent-
richtenſind, könnenaußer in den Fällen der
FF36und37desGeſeßesauhdannanderweitfeſt-
geſeßtwerden,wennihreHöhebeiAnwendungder
Tarifvorſchriftendes neuenGeſeßesund der Be-
ſtimmungendieſerVerordnungdemzuleßtermittelten
Einkommenniht mehrentſpriht.Bei Berehnung
derVorauszahlungeniſ daszuleßtermittelteEin-
kommendesSteuerpflichtigenzugrundezulegenund
hieraufdie Einkommenſteuertabelle(Anlage1 des
Geſeßes)anzuwenden.Sindindemzulegtermittelten

EinkommenEinkünfteenthalten,dienah demneuen
GeſeydemSteuerabzugunterliegen,ſo ſind die
Steuerabzüge,wie ſie nah demneuenGeſeßvorzu-
nehmengeweſenwären,vondemBetragdernach
Sag2errechnetenSteuerſchuldabzuziehen.DieVor-
auszahlungenbetragenje einVierteldesnachden
Sáäßzen2und3 errehnetenBetrags.
(2) EineHerabſezungvonVorauszahlungennah

Abſay1 erfolgtnuraufAntragundnurdann,wenn
derUnterſchied8betragfür dieeinzelnenVoraus8zah-
lungenmindeſtens10Reichsmarkbeträgt.
(3) Vorauszahlungen,dieaufGrunddesSteuer-

beſcheidsfür1934zuentrichtenſind,werdenabwei-
hendvondenVorſchriftendes$35desGeſeßesunter
AnwendungdesAbſaßes1 feſtgeſeßt,wennin dem
veranlagtenEinkommenEinkünfteenthaltenſind,
dienah demneuenGeſeydemSteuerabzugunter-
liegen.Jn denFällendes$53desGeſetzesiſt dabei
vondernichterhöhtenEinkommenſteuerſhuldaus-
zugehen. :

$ 41
Anrehnungauf die Steuerſchuld 1934
(1) WerdenSteuerpflichtige,derenEinkommen

im Kalenderjahr1934ganzoderzumTeil aus Ein-
künftenausnichtſelbſtändigerArbeitbeſtandenhat,
nach$46desGeſetzesveranlagt,ſo werdenaufdie
Steuerſchuldfür dasKalenderjahr1934diein den
Abſäßen2 und 3 bezeichnetenBeträgeangerechnet.

(2) Wenndiein demveranlagtenEinkommenent-
haltenenEinkünfteaus nichtſelbſtändigerArbeit
9250Reichsmarknichtüberſteigen,werdenauf die
Steuerſchuldfür dasKalenderjahr1934angerechnet:

1. diefür dasKalenderjahr1934auf dieEin-
kommenſteuerunddieEheſtandshilfederVer-
anlagtenentrichtetenVorauszahlungen;

2. dieKapitalertragſteuer,ſoweitſie auf dieim
Kalenderjahr1934bezogenenKapitalerträge
entfällt;

3. zurAbgeltungderfür dasKalenderjahr1934
einbehaltenenLohnſteuer,Eheſtandshilfeder
Lohn-undGehalts8empfängerundAbgabezur
ArbeitsloſenhilſederBetrag,derſichfür die
imKalenderjahr1934bezogenenEinkünfteaus
nichtſelbſtändigerArbeitnah derEinkommen-
ſteuertabelle(Anlage1 des Geſetzes)ergibt.

(3) Wenndie in demveranlagtenEinkommen
enthaltenenEinkünfteaus nichtſelbſtändigerArbeit
9250Reich8marküberſteigen,werdenaufdieSteuer-
{uld für dasKalenderjahr1934angerechnet:

1. die für das Kalenderjahr1934auf die Ein-
kfommenſteuerunddieEheſtandshilfederVer-
anlagtenentrichtetenVorauszahlungen;

2. dieKapitalertragſteuer,ſoweitſie auf die im
Kalenderjahr1934bezogenenKapitalerträge
entfällt;

3. die für dasKalenderjahr1934einbehaltene
LohnſteuerundEheſtandshilfederLohn-und
Gehalts8empfänger;



4. zur Abgeltungderfür dasKalenderjahr1934
einbehaltenenAbgabezurArbeitsloſenhilfedie
folgendenBeträge:
a) beieinemledigenSteuerpflichtigen

4,5vomHundert,
b) beianderenSteuerpflichtigen,

wennihnenkeineKinderermäßigungge-
währtwird, 3,5vomHundert,

wennihnenKinderermäßigunggewährt
wird
für einKind, ... 3 vomHundert,
fürzweiKinder, . 2,5vomHundert,
fürmehralszweiKinder,

0,5vomHundert
derimKakenderjahr1934bezogenenEinkünſte
ausnichtſelbſtändigerArbeit.Hierbeiſinddieſe
Einkünfteaufdennächſtendurchzehnteilbaren
vollenReichsmarkbetragnachuntenabzurunden.

(4) Jf dieEinkommenſteuerſhuldkleinerals die
SummedernachdenAbſäßen1bis3anzure<hnenden
Beträge,ſo findeteineErſtattungnurbiszurHöhe
dergeleiſtetenVorauszahlungenſtatt.

g42
Anrechnung auf die Steuerſchuld 1934
in den Fällen des $653des Geſetzes
(1) Bei derVeranlagungvonSteuerpflichtigen,

derenEinkommenim Kalenderjahr1934ganzoder
zumTeilausEinkünſtenausnichtſelbſtändigerArbeit
beſtandenhat,undderenSteuerſchuldfürdasKalen-
derjahr1934ſichnach$53Abſatz1desGeſetzeserhöht,
werdenaufdieerhöhteSteuerſchuldfürdasKalender-
jahr1934diein denAbſäßen2 und3 bezeichneten
Beträgeangerechnet,
(2) Wenn die in demveranlagtenEinkommen

enthaltenenEinkünfteaus nichtſelbſtändigerArbeit
9250Reich8markniht überſteigen,werdenauf die
erhöhteSteuerſchuldfür dasKalenderjahr1934an-
gerechnet:

1. die für die Zeit ſeit demEndedes Steuer-
abſchnitts1932/33biszumEndedesKalender-
jahrs 1934entrichtetenVorauszahlungenauf
dieEinkommenſteuerundaufdieEheſtandshilfe
derVeranlagten;

2. dieKapitalertragſteuer,ſoweitfieauf Kapital-
erträgeentfällt,diein derZeitſeitdemEnde
desSteuerabſchnitts1932/33biszumEndedes
Kalenderjahrs1934bezogenwordenſind;

3. zur Abgeltungderfür dieZeit ſeitdemEnde
desSteuerabſchnitts1932/33biszumEndedes
Kalenderjahrs1934 einbehaltenenLohnſteuer,
EheſtandshilfederLohn-undGehaltsempfänger
undAbgabezurArbeitsloſenhilfederBetrag,
derſichfürdieimKalenderjahr1934bezogenen
EinkünfteausnichtſelbſtändigerArbeitnah der
Einkommenſteuertabelle(Anlage1desGeſetzes)
ergibt,erhöhtumeinZwölftelfür jedenMonat,
dexſeitdemEndedesSteuerabſchnitts1932/33
bis zum Ende des Kalenderjahrs1933ver-
ſtricheniſt.

(3) Wenndie in demveranlagtenEinkommen
enthaltenenEinkünſteaus nichtſelbſtändigerArbeit
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9250Reichsmarküberſteigen,werdenauf dieerhöhte
Steuerſchuldfür dasKalenderjahr1934angerechnet:

1. die für die Zeit ſeit demEnde desSteuer-
abſchnitts1932/33biszumEndedesKalender-
jahrs 1934entrihtetenVorauszahlungenauf
dieEinkommenſteuerundaufdieEheſtandshilfe
derVeranlagten;

2. dieKapitalertragſteuer,ſoweitſieaufKapital-
erträgeentfällt,diein derZeitſeitdemEnde
desSteuerabſchnitts1932/33bis zumEnde
desKalenderjahrs1934bezogenwordenſind;

3. diefür dieZeit ſeitdemEndedesSteuer-
abſchnitts1932/33biszumEndedesKalender-
jahrs1934einbehalteneLohnſteuerundEhe-
ſtandshilfederLohn-undGehaltsempfänger;

4. zurAbgeltungderfür dieZeitſeitdemEnde
des Steuerabſchnitts1932/33bis zum Ende
desKalenderjahrs1934einbehaltenenAbgabe
zur Arbeitsloſenhilfedie folgendenBeträge,
erhöhtumeinZwölftelfür jedenMonat,der
ſeitdemEndedesSteuerabſchnitts1932/33
bis zumEndedesKalenderjahrs1933ver-
ſtricheniſt:
a) bei einemledigenSteuerpflichtigen

4,5vomHundert,
Þ) beianderenSteuerpflichtigen,

wennihnenkeineKinderermäßigungge-
währtwird, 3,5vomHundert,

wennihnenKinderermäßigunggewährt
wird
für einKind,…….3 vomHundert,
für zweiKinder, 2,5vomHundert,
fürmehrals zweiKinder,

0,5vomHundert
derimKalenderjahr1934bezogenenEinkünfte
ausnichtſelbſtändigerArbeit.Hierbeiſinddieſe
Einkünfteaufdennächſtendurchzehnteilbaren
vollenReichsmarkbetragnachuntenabzurunden.

(4) Jt dieEinkommenſteuerſchuldkleinerals die
SummedernachdenAbſäßen1bis3anzurechnenden
Beträge,ſo findeteineErſtattungnurbiszurHöhe
dergeleiſtetenVorauszahlungenſtatt.

g43
Beſchränkt Steuerpflichtige

(1) Die Vorſchriftdes$50Abſatz4 Sah 1 des
Geſeßesund dieBeſtimmungdes$ 34 dieſerVer-
ordnungſindmitWirkungvom1.Januar1934ab
aufEinkünfte,diedemSteuerabzugvomArbeitslohn
undvomKapitalertragunterlegenhaben,anzuwenden.
(2) Gewinnanteileund.ſonſtigeBezüge,diebe-

ſchränktSteuerpflichtigenausAnteilenan einerGe-
ſellſchaftmitbeſchränkterHaftungbis zum31.De-
zember1934zuſließen,unterliegeneinemSteuerſatz
von10vomHundert,esſeidenn,daßſieineinemin-
ländiſchengewerblichen,land-oderforſtwirtſchaftlihen
Betriebangefallenſind.
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g44

Geltungvon Vorſchriften des
Steueranpaſſungs8geſeßzes

$7Abſaßz2,$$9,10und$14Abſatz2desSteuer-
anpaſſung8geſezesvom16.Oktober1934(Reichs-
geſezbl.TIS. 925)geltenbereitsfür dieVeranlagung
zurEinkommenſteuerfür dasKalenderjahr1934.

g45
Inkrafttreten

DieſeVerordnunggilterſtmaligfürdieVeranlagung
zurEinkommenſteuerfür dasKalenderjahr1934.
Berlin,6.Februar1935

Der Reichsminiſter der Finanzen
Jn Vertretung
Reinhardt

Verordnungüber denSteuerabzugvonEinkünften
beibeſhränkïtSteuerpflichtigen

Vom6.Februar1935
AufGrundder$$12und13derReich8abgaben-

ordnungin derFaſſungdesSteueranpaſſung8geſebßes
vom16.Oktober1934(Reichs8geſeßbl.TS. 925)und
des$45 desEinkommenſteuergeſeßesvom16.Ok-
tober1934(Reichsgeſeßbl.T S. 1005)wirdhierdurch
verordnet:

I. Steuerabzugs5vflichtigeEinkünſte
$1

Die Einkommenſteuer(Körperſchaftſteuer)wirdbei
Einkünftenaus ſelbſtändigerliterariſcher(ſchrift-
ſtelleriſcher)oderkünſtleriſherTätigkeit,dieim Jn-
land ausgeübtoderverwertetwird oderwordeniſt,
und bei Einkünftenaus zeitlihbegrenzterÜber-
laſſungvon literariſchen(ſchriftſtelleriſchen)oder
fünſtleriſhenUrheberrehtendur<Steuerabzuger-
hoben,wennder BezieherderEinkünftebeſchränkt
ſteuerpflichtigiſt.

g2
Als literariſcheundkünſtleriſheUrheberrechteim

Sinn des$1 geltenRechte,dienah Maßgabedes
Geſetzes,betreffenddasUrheberrehtanWerkender
Literaturund derTonkunſt,vom19.Juni 1901
(Reichsgeſeßbl.S. 227)unddesGeſebes,betreffend
dasUrheberrechtanWerkenderbildendenKünſteund
der Photographie,vom9.Januar 1907(Neichs-
geſeßbl.S. 7) — beideGeſeßein derFaſſungdes
Geſezesvom22.Mai 1910zurAusführungderrevi-
diertenBernerÜbereinkunftzumSchußevonWerken
derLiteraturundKunſtvom13.November1908
(Neichsgeſeßbl.1910S. 793)unddesGeſeßeszur
VerlängerungderSchußfriſtenimUrheberrehtvom
13,Dezember1934 (Reich8geſeßbl.T1S. 1395)-
geſ<hüttſind.

IT. VornahmedesSteuerabzugs
83

(1)Der Schuldnerhat für Rechnungdesbe-
\hränktſteuerpflihtigenGläubigersdenSteuerabzug
indemZeitpunktvorzunehmen,indemdieVergütung
demGläubigerzufließt.
(2)Die VergütungfließtdemGläubigerzu:
1, imFall derZahlungoderGutſchrift: beiZahlung
oderGutſchrift,

2, im Fall derHinausſchiebungderZahlungim
IntereſſedesSchuldners:ſpäteſtensbeiZah-
lung,Verrehnung,Gutſchrift,

3. im Fall derGewährungvonVorſchüſſen:bei
ZahlungoderVerrechnung.

84
DerSteuerabzugbeträgt10vomHundertdesvollen

BetragsderEinnahmen(Betriebseinnahmen).Ab-
züge(z.B. für Werbungskoſten,Betriebs8au8gaben,
SonderausgabenundSteuern)dürfenniht gemacht
werden.ÜbernimmtderSchuldnerdieSteuerzugunſten
desGläubigers,ſoiſt derübernommeneBetragder
Vergütunghinzuzurechnen.DerSteuerabzugiſtdann
vonderGeſamtſummevorzunehmen.Aufdietatſächlich
ausgezahlteVergütungumgerechnet,ergibtdaseinen
Steuerabzugvon11,11vomHundertdestatſächlich
ausgezahltenBetrags.

$5
DerSchuldneriſtvonderVerpflichtungzumSteuer-

abzugbefreit,wennerdiegeſchuldetenVergütungen
aufGrundeinesÜbereinkommensniht an denbe-
ſhränktſteuerpflichtigenGläubiger,ſondernan die
StaatlichgenehmigteGeſellſchaftzur Verwertung
muſifaliſcherUrheberrehte(Stagma) oder an die
Anſtaltfür mechaniſh-muſikaliſheRechte(Ammre)
oderaneineanderevomReichsminiſterderFinanzen
zu beſtimmendeStelleabführt. Jn dieſemFall hat
dieStelle denSteuerabzugvorzunehmen.

86
(1)Der Schuldnerhat die einbehalteneSteuer

unterderBezeichnung„Steuerabzugvonbeſchränkt
ſteuerpflichtigenEinkünſten‘!an dasfür ſeineBe-
ſteuerungnachdemEinkommenzuſtändigeFinanzamt
(Finanzkaſſe)ohneBezeichnungdesGläubigersabzu-
führen.Sind Steuerabzügefür mehrereGläubiger
vorgenommen,ſoiſtderGeſamtbetragineinerSumme
ohneBezeichnungder einzelnenGläubigerabzu-
führen.
(2)Die innerhalbeinesKalendervierteljahrsein-

behaltenenSteuern ſind jeweilsnah Ablauf des
Kalendervierteljahrsabzuführen,undzwarbiszum
10,desfolgendenKalendermonats.

87
NachAblauf jedesKalendervierteljahrshat der

Schuldnerbis zum 10. des folgendenKalender-
monatsdemnah $6 zuſtändigenFinanzamtdie
Höhe der fſteuerabzugspflichtigenVergütungenund
dieHöhedesSteuerabzugsmitzuteilen.DieMit-
teilungiſt vondemSchuldneroderſeinemVertreter
zuunterſchreiben.



$8
DerSchuldnerhatdieſteuerabzugspflichtigenVer-

gütungenin Reichsmarklaufend aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungenmüſſenden Yeitpunktder
Zahlung,derGutſchrift,derVerrechnunguſw. ſowie
dieHöheunddenZeitpunktderAbführungderein-
behaltenenSteuererkennenlaſſen.Dasnach$6 zu-
ſtändigeFinanzamtkanndenSchuldnerganzoder
teilweiſevonderAufzeichnungspflichtbefreien,ſoweit
ihmnah derArt ſeinesBetriebsdieVornahmeder
Aufzeichnungenniht zugemutetwerdenkann.

$9
Bei derVeranlagungderEinkommenſteuerund

KörperſchaftſteuerundbeiörtlichenPrüfungen(Buch-
undBetriebsprüfung,Nachſchauuſw.),diebeidem
Schuldnervorgenommenwerden,iſ auchzuprüfen,
obderSteuerabzugvonbeſchränktſteuerpflichtigen
Einkünftenordnungsmäßigeinbehaltenund abge-
führtwordeniſt.

g 10
(1) DerSchuldner(indenFällendes$5 diedort

bezeichneteStelle)haftetfürdieEinbehaltungundAb-
führungderSteuernebendemGläubiger.
(2) DerGläubigerhaftetnebendemSchuldnerfür

dieSteuernur,
1, wennderSchuldnerdiegeſhuldeteVergütung
nichtvorſchrift8mäßiggekürzthatoder

2. wennderGläubigerweiß,daßderSchuldner
(indenFällendes$5diedortbezeichneteStelle)
deneinbehaltenenSteuerabzugnichtvorſchrifts-
mäßigabgeführthat,unddiesdemFinanzamt
nichtunverzüglichmitteilt.

8 11
(1) Ft dieSteuernichtordnungs8mäßigeinbehalten

oderabgeführt,ſohatdasFinanzamtvondemSchuld-
ner(in denFällendes$5 vonderdortbezeichneten
Stelle)odervondemGläubiger($10Abſatz2) die
SteuerdurchHaftungs8beſcheidanzufordern.
(2) Der ZuſtellungdesHaftungsbeſcheidsan den

Schuldnerbedarfesnicht,wennerdieeinbehaltene
SteuerdemFinanzamtordnungsmäßigmitgeteilt
hat($7) oderwennervordemFinanzamtoderdem
Prüfungsbeamtendes FinanzamtsſeineVerpflich-
tungzurZahlungderSteuerſchriftlichanerkannthat.

812
EinSteuerabzugiſ nihtvorzunehmen,wennnach

einemzwiſchendemDeutſchenReichundeinemanderen
Staat geſchloſſenenAbkommenzur Vermeidungvon
DoppelbeſteuerungderGläubigerim DeutſchenReich

zuzieheniſt.
$13

Die Einkommenſteuer(Körperſchaftſteuer)gilt für
dieim$1bezeichnetenEinkünftealsdurchdenSteuer-
abzugabgegolten,es ſei denn,daßſie in einemin-
ländiſchengewerdlichenBetriebanfallen.

IIL. Schlußbeſtimmung
814

(1)DieſeVerordnungtrittandieStellederDurch-
führungs8beſtimmungenüberdenSteuerabzugvon
beſchränktſteuerpflichtigenEinkünftenvom23.De-

Neich8geſeßbl.1935T
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gember1932(Reichsgeſehbl.1933T S. 6) und iſt
auf Vergütungenanzuwenden,diedenGläubigern
nah dem31.Dezember1934zufließen.
(2)Die Einkommenſteuer(Körperſchaftſteuer),die

für dasKalenderjahr1934nachdenimAbſaßz1 be-
zeichnetenDurchführungsbeſtimmungenvom23.De-
zember1932erhobenwordeniſt, giltals dur<den
Steuerabzugabgegolten,esſeidenn,daßdieEinkünfte
in eineminländiſchengewerblichenBetriebanfallen.
Berlin,6.Februar1935
Der Reichsminiſter der Finanzen

Jn Vertretung
Neinhardt

Verordnung
überdenSteuerabzugvonAufſichtsratsvergütungen

Vom 6.Februar 1935
ZurDurchführungdesGeſeßesüberdieErhebung

einer Abgabe der Aufſichtsratsmitgliedervom
28.März 1934(Neich8geſeßbl.T S. 253)und des
Einkommenſteuergeſeßesvom16.Oktober1934(Neichs-
geſebbl.TS. 1005)wirdaufGrundder$812und13
derReichsabgabenordnungin derFaſſungdesSteuer-
anpaſſung8geſeßesvom16.Oktober1934(Reichs-
geſeßbl.TS. 925)und des$45 desEinkommen-
ſteuergeſeßeshierdur<verordnet:

81
(1) JnländiſheAktiengeſellſhaften,Kommandit-

geſellſchaftenaufAktien,Berggewerkſchaften,Geſell-
ſchaftenmitbeſchränkterHaftungundſonſtigeKapital-
geſellſchaften,GenoſſenſchaftenundPerſonenvereini-
gungendesprivatenunddesöffentlichenRechts,bei
denendieGeſellſchafternichtalsUnternehmer(Mit-
unternehmer)anzuſehenſind, und ähnlicheUnter-
nehmenhabenvonVergütungenjederArt, dieſie
an diezur ÜberwachungderGeſchäftsführungbe-
ſtimmtenPerſonen,insbeſondereanMitgliederdes
Aufſichtsrats,des Grubenvorſtands,des Gewerk-
ſchaftsrats,des Verwaltungsrats(Aufſichtsratsmit-
glieder)gewähren(Aufſichtêratsvergütungen),einen
SteuerabzuginHöhederim$3 bezeichnetenHundert-
ſáßefür RechnungdesAuſfſichtsratsmitgliedsvor-
zunehmen.
(2) Inländiſh findſolcheUnternehmen,dieihre

GeſchäftsleitungoderihrenSiß im Jnland haben.
82

(1) DemSteuerabzugunterliegtdervolleBetrag
der AufſichtsratsvergütungenohnejedenAbzug.
WerdenReiſekoſten(Fahrtkoſten,Tage-undÜber-
nachtungsgelder,Zehrkoſtenu.dgl.)beſondersge-
währt, ſo gehörenſie zu den Aufſichtsratsver-
gütungennur inſoweit,als ſie die tatſächlichen
Auslagenüberſteigen. .
(2) DieAufſicht8ratsvergütungenunterliegendem

SteuerabzugohneRüfſichtdarauf,obdasAuſfſichts-
ratsmitgliedverpflichtetiſt,ſieaneineandereStelle
abzuführen.

83
(1) Bei unbeſchränktſteuerpflichtigenAufſichts-

ratsmitgliedernwird dur<denSteuerabzugnur die



162
Abgabeder Auſfſichtsratsmitgliedererhoben.Der
Steuerabzugbeträgt:

10vomHundertderAufſichtsrats8vergütung,
wennderEmpfängerdieSteuerträgt,oder

11,11vomHundertdesan das Auſfſichtsrats-
mitgliedtatſählih ausgezahltenBetrags,
wenndas8UnternehmendieSteuerübernimmt,

(2) Bei beſchränktſteuerpflichtigenAufſicht8rats-
mitgliedernwirddurh denSteuerabzugnebender
AbgabederAuffichtsratsmitgliederauh Einkommen-
ſteuererhoben.DerSteuerabzugbeträgthier:

19vomHundertderAufſichtsratsvergütung,
wennderEmpfängerdieSteuernträgt,oder

23,45vomHundertdesandasAuſfſichtsrats-
mitgliedtatſächli<ausgezahltenBetrags,
wenndasUnternehmendieSteuernübernimmt,

g4
(1) Das Unternehmenhat denSteuerabzugin

demQJeitpunktvorzunehmen,in demdieAufſicht8rats-
vergütungdemAufſichtsratsmitgliedzufließt.Die
Aufſichtsratsvergütungfließtin demZeitpunktzu,
vondemabdasAufſichtsratsmitgliedüberſiever-
fügenkann.DasUnternehmenhatdieSteuerauh
danneinzubehalten,wenndas Aufſichtsratsmitglied
dieAufſichtsratsvergütungnichteinfordert.
(2) DasUnternehmenhatdieeinbehalteneSteuer

unterderBezeichnung„SteuerabzugvonAufſichts-
ratsvergütungen!/innerhalbeinerWochena<hdem
Zeitpunkt,in demdie Aufſichtsratsvergütungdem
Aufſichtsratsmitgliedzugefloſſeniſt, andasfürdie
EinkommensbeſteuerungdesUnternehmenszuſtändige
Finanzamt(Finanzkaſſe)abzuführen.

85
(1)DasUnternehmenhatdemnah $4 Abſaß2

zuſtändigenFinanzamtinnerhalbderdortbezeichneten
Friſt eineAnmeldungüberdenGeſamtbetragder
Aufſichtsratsvergütungen,denTag,andemdieVer-
gütungenden Auſfſichtsratsmitgliedernzugefloſſen
ſind,unddie HöhedereinbehaltenenSteuereinzu-
reichen.
(2) Jn derAnmeldungſindgetrenntanzugeben:
1. derGeſamtbetragderVergütungen,dieanun-
beſchränktſteuerpflichtigeAufſichtsratsmitglieder
gewährtwordenſind, und die einbehaltene
Steuer,

2, derGeſamtbetragderVergütungen,dieanbe-
ſchränktſteuerpflichtigeAufſichtsratsmitglieder
gewährtwordenſind, und die einbehaltene
Steuer.

(3)Die Anmeldungiſt mit derVerſicherungzu
verſehen,daß dieAngabenvollſtändigundrichtig
find. Die AnmeldungiſtvoneinemzurVertretung
desUnternehmensBerechtigtenzu unterſchreiben.
(4) DasUnternehmenhatdieAuſſichtsratsvergü-

tungenbeſondersaufzuzeichnen.Aus denAufzeich-
nungenmüſſenerſichtlichſein:NameundWohnung
desAufſichtsratsmitglieds,HöhederAufſichtsrats-
vergütung,Tag,andemdieVergütungdemAufſichts-
ratsmitgliedzugefloſſeniſt,Höhedereinbehaltenen
SteuerundZeitpunktderAbführungderSteuer.

86
Bei derVeranlagungderKörperſchaftſteuerund

bei öôrtlihenPrüfungen(Buchprüfung,Nachſchau,

Lohnſteueraußenprüfunguſw.),die bei denUnter-
nehmenvorgenommenwerden,iſt auh zu prüfen,
ob derSteuerabzugordnungsmäßigvorgenommen
iſt unddieeinbehaltenenSteuerbeträgerichtigund
rechtzeitigabgeführtwordenſind.

87
(1)Das UnternehmenhaftetdemReichfür die

EinbehaltungundAbführungderSteuernebendem
Aufſichtsratsmitglied.
(2)Das Aufſichtsratsmitgliedhaftetnebendem

Unternehmenfür dieSteuernur,
1, wenn das Unternehmendie Auſſichtsrats-
vergütungnichtvorſchrift8mäßiggekürzthatoder

2. wenndasAufſicht8rats8mitgliedweiß,daßdas
UnternehmendieeinbehalteneSteuernichtvor-
ſchriftsmäßigabgeführthat, und diesdem
Finanzamtnichtunverzüglichmitteilt.

88
(1) Bei unbeſchränktſteuerpflichtigenAufſichtsrats-

mitgliedernwirdbeiErmittlungihrerEinkünfteausder
AufſichtsratstätigkeitdieumdieeinbehalteneSteuer
gekürzteVergütungangeſeßt.HatdasUnternehmen
dieSteuerübernommen,ſo iſ derandasAufſichtsrats-
mitgliedtatſächlichausgezahlteBetraganzuſetzen.
(2)DieeinbehalteneSteuerwirdbeiunbeſchränkt

ſteuerpflichtigenAufſicht8ratsmitgliedernauf dieEin-
kommenſteuerniht angerehnet.

Bei beſchränktſteuerpflichtigenAufſicht8ratsmit-
gliedernwirdbeiErmittlungihrerEinkünfteausder
Aufſichtsratstätigkeitniht dieum19 vomHundert,
ſonderndienurum10vomHundertgekürzteVer-
gütungangeſeßt,wennderEmpfängerderAufſichts-
ratsvergütungdieSteuern:trägt.. Hat dasUnter-
nehmendieSteuernübernommen,ſo wirddertat-
ſächlichausgezahlteBetragzuzüglich11,11vomHundert
angeſetzt.

8 10
(1) ÜberſteigtdievondemeinzelnenUnternehmen

andasbeſchränktſteuerpflichtigeAufſicht8ratsmitglied
gezahlteAufſicht8ratsvergütungimKalenderjahrden
Betragvon8000Reich8mark,ſoiſtderEinkommen-
ſteuerveranlagungauh die Aufſicht8ratsvergütung
zugrundezulegen.AndernfallsgiltdieEinkommen-
ſteuerfür dieAufſichtsratsvergütungals dur den
Steuerabzugabgegolten.
(2) Wird die Auſſichtsratsvergütungveranlagt
(Abſaß1 Sak1), ſo wird dieeinbehalteneSteuer
($3 Abſaß2) auf die Einkommenſteuerſ<huldwie
folgtangerechnet:

mit9 vomHundertderAufſichts8rats8vergütung,
wennderEmpfängerderAuſſicht8ratsvergütung
dieSteuerträgt,oder

mit 11,11vomHundertdes an das Aufſichts-
ratsmitgliedau8gezahltenBetrags,wenndas
UnternehmendieSteuerübernommenhat.

g11
(1)DieſeVerordnungtritt an dieStellederVer-

ordnungüberdenSteuerabzugvonAufſichtsratsver-
gütungenvom30.März1933(Reichsgeſeßbl.TS.155)
undgiltfür Auffichtsrat8vergütungen,diedenAuf-
Mi genera nachdem31,Dezember1934zu-
fließen.



(2)Die Vorſchriftdes$ 10 dieſerVerordnung
gilt bereitsfür dieEinkommenſteuer,diefür das
Kalenderjahr1934nachderimAbſaß1bezeichneten
Verordnungvom 30. März 1933 erhobenworden
iſt,mitderMaßgabe,daßin denFällen,in denen
dasUnternehmendieSteuerübernommenhat,auf
dieEinkommenſteuerſchuldfür1934nicht11,11vom
Hundert,ſondernnur 10vomHundertdesan das
cufſichtôratsmitgliedausgezahltenBetragsangerechnet
werden.
Berlin,6.Februar1935
Der Reichsminiſter der Finanzen

Jn Vertretung
Neinhardt

ErſteVerordnung
zur Durchführungdes Körperſchaftſteuergeſeßes

(ErſteKStDVO)
Vom6.Februar1935

Auf Grunddes$ 12derReich8abgabenordnung
in derFaſſungdesSteueranpaſſungsgeſeßesvom
16.Oftober1934(Neich8geſeßbl.TS. 925)undauf
Grunddes$4 Abſatz1 Ziffer7 unddes$24Ab-
ſaß2desKörperſchaſtſteuergeſezesvom16.Oktober
1004(Reichsgeſeßbl.TS. 1031)wirdhierdurchver-
ordnet:

Zu $ 1 Abſatz1 Ziffer6 desGeſetzes
81

Betriebe gewerbli<her Art von
Körperſchaften des öffentlichen

Rechts
(1) Zu denBetriebengewerbliherArt von

KörperſchaftendesöffentlichenRechtsgehörenalle
Einrichtungen,dieeinernachhaltigenwirtſchaftlichen
TätigkeitzurErzielungvonEinnahmenoderanderen
wirtſchaftlihenVorteilendienen.Die Abſicht,Ge-
winnzuerzielen,iſt niht erforderlich.
(2) Die Einrichtungiſ alsBetriebgewerblicher

Art nurdannſteuerpflichtig,wennſieſih innerhalb
derGeſamtbetätigungdexKörperſchaftwirtſchaft-
lih heraus8hebt.DieſewirtſchaftliheSelbſtändig-
feit fann in einerbeſonderenLeitung,in einem
geſchloſſenenGeſchäftskreis,in der Buchführung
oderin einemähnlichenaufeineEinheithindeuten-
denMerkmalbeſtehen.Daß die Bücherbei einer
anderenVerwaltunggeführtwerden,i unerheblich.
(3) Die VerpachtungeinesBetriebs,der nach

denAbſäßen1 und2 ſteuerpflihtigwäre,wenner
vomVerpächterunmittelbarbetriebenwürde,ſteht
einemBetriebgewerblicherArt gleih. Das gleiche
giltfür jedeNE entgeltlicheÜberlaſſungvonEin-
richtungen,AnlagenoderRechtenzuBetrieb8zwecten
dieſerArt. g 9

Verſorgungsbetriebe
(1) QudenBetriebengewerblicherArt gehören

auchdieBetriebe,diederVerſorgungderBevölke-
rungmit Waſſer,Gas,ElektrizitätoderWärme,
demöffentlihenVerkehroderdemHafenbetrieb
dienen.
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(2)DieKörperſchaftſteuerderöffentlichenVerſor-

gungsbetriebewird nah Maßgabedes$ 39 des
Steueranpaſſungsgeſcßesvom 16,Oktober1934
undder$$38bis40dieſerVerordnungdenKörper-
ſchaftenüberwieſen,denendieErträgedieſerBe-
triebezufließen.

83
Land- und forſtwirtſchaftliche

Betriebe
Land- und forſtwirtſchaftliheBetriebevon
KörperſchaftendesöffentlichenNechtsfindſteuerfrei.

84
Hoheits8betriebe

(1)BetriebevonKörperſchaftendesöffentlichen
Rechts,dieüberwiegendderAusübungderöffent-
lichenGewaltdienen(Hoheitsbetriebe),gehörenniht
u denBetriebengewerblicherArt. EineAusübung
er öffentlichenGewaltiſt insbeſondereanzunehmen,
wennesſih umLeiſtungenhandelt,zu derenAn-
nahmederLeiſtungs8empfängerauf Grundgeſeß-
licheroderbehördliherAnordnungverpflichtetiſt.
Hierhergehörenz.B. Forſhungsanſtalten,Wetter-
warten,Schlachthöfe,Friedhöfe,Anſtaltenzur
Nahrungsmittelunterſu<hung,zurDesinfektion,zur
Leichenverbrennung,zurMüllbeſeitigung,zurStra-
ßenreinigungundzurAbführungvonSpülwaſſer
undAbfällen.
(2) Die Steuerpflichtder Verſorgungsbetriebe

($2 Abſfaß1)undderöffentlich-rehtlichenVerſiche-
rung8anſtalten($$23ff.)bleibtunberührt.

85
Rechtsform

(1)Ein BetriebgewerblicherArt iſt au<dann
unbeſchränktſteuerpflichtig,wennerſelbſteineKör-
perſchaftdesöffentlichenRechtsiſt.
(2)Betriebe,diein eineprivatre<tli<heFormge-

kleidetſind,werdenna denfür dieſeRechtsform
geltendenVorſchriftenbeſteuert.

86
Eintritt in die Steuerpflicht
Wird einBetriebgewerblicherArt erſtnahden

Vorſchriften des Körperſchaftſteuergeſeßzesvom
16.Oktober1934ſteuerpflichtig,ſo iſt derUnter-
\chied8betragzwiſchendemBetrieb8vermögenam
SchlußdesWirtſchaftsjahrsund demBetriebs-
vermögenamSchlußdesvorangegangenenWirt-
ſhaftsjahrs($4 desEinkommenſteuergeſeßes)feſt-
zuſtellen.Die hierbeizu vergleichendenBetriebs-
vermögenſindnah dengleichenGrundſäßenzaer-
mitteln.

Zu $ 4 Abſatz1 Ziffer 4 des Geſetzes
Sparkaſſen

8 7
DieöffentlichenoderunterStaatsaufſichtſtehen-

denSparkaſſenſindvonderKörperſchaftſteuerbe-
freit,ſoweitfie derPflegedeseigentlihenSpar-
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verkehrsdienen.Sie ſindſteuerpflichtigmitdenGe-
\hften,diederVflegedeseigentlichenSparverkehrs
nichtdienen.

88
Übergangsuvregelung

QurErmittlungderſteuerfreienundſteuerpflich-
tigenGeſchäfteſindbeiderVeranlagungfür das
Kalenderjahr1934anzuwenden
a) die Verordnungüber die Abgrenzungdes

eigentlichenSparkaſſenverkehrsim Sinn der
Neichsſteuergeſeße(Sparkaſſenverordnung)vom22.März1928(Reichsgeſehbl.TS.109),

þ) dieVerordnungüberdieSicherungdervon
Sparkaſſenim eigentlichenSparkaſſenverkehr
gewährtenPerſonalkredite(Kreditſicherungs-
verordnung)vom 4. Mai 1928 (Reichs-
geſeßbl.TS. 155).

Zu &$4 Abſatz1 Ziffer 6 des Geſetzes
Körperſchaften,diekirchlichen,gemeinnützigenoder

mildtätigenZwe>endienen
89

Allgemeines
(1)Körperſchaften,Perſonenvereinigungenund

Vermögensmaſſen(Körperſchaften),ſind von der
Körperſchaftſteuerbefreit,wennſienahderSaßzung,
StiftungoderſonſtigenVerfaſſungundnachihrer
tatſächlichenGeſchäftsführungausſchließli<undun-
mittelbarfkir<hlichen,gemeinnüßigenodermild-
tätigenQwekendienen.Unterhaltenſieeinenwirt-
ſchaftlichenGeſchäftsbetrieb,derüberdenRahmen
einerVermögensverwaltunghinaus8geht,ſo ſindſie
inſoweitſteuerpflihtig($4 Abſay1 Ziffer6 des
Geſeßes8).
(2)Ob einQwe>als kirhli<,gemeinnüßigoder

mildtätiganzuſeheniſt,beſtimmtſih nahden$817
bis 19 desSteueranpaſſungsgefeßesvom16.Of-
tober1934, :
(3)Ob eineKörperſchaftaus\ſchließli<denvor-

genanntenQweckendient,beſtimmtſi<hna<$10
dieſerVerordnung.
(4)Für die Frage,ob einwirtſchaftliherGe-

ſchäftsbetriebvorliegt,gilt$11dieſerVerordnung.

8 10
Ausſ<hließli<keit

(1)AusſchließlihdienteineKörperſchaftkir<-
lichen,gemeinnüßigenodermildtätigenZweckennur
dann,wennſieandereals die in den$817 bis 19
des SteueranpaſſungsgeſeßesbezeihnetenZwecke
niht verfolgtundaußerdemdiefolgendenVoraus-
ſeßzungenexfüllt:
1. DexAnteildexMitgliederoderGeſellſchafter

(Mitglieder)am Reingewinndarf ſazungs-
mäßigundtatſächli<hviervomHundertder
eingezahltenKapitalanteileund,beiniht voll
eingezahltenKapitalanteilen,vier vomHun-
dertderEinlagennichtüberſteigen.Außerdem
mußſichergeſtelltſein,daßdenMitgliedern
ſonſtigeVermögensvorteileniht zugewendet
werden.

2. Es darf niemanddur< unverhältni8mäßig
hoheVergütungen(z.B. Aufſichtsratsvergü-
tungen,Vorſtandsgehälter)oderdux<Ver-
waltung8aus8gaben,diedemZweckderKörper-
ſhaftfremdſind,begünſtigtwerden.

3. Es mußſaßung8mäßigvorgeſchriebenundtat-
ſächlichſichergeſtelltſein,
a) daßdieMitgliederbeiihremAusſcheiden

oderbeiAuflöſungderKörperſchaftnicht
mehrals ihreKapitalanteileund,wenn
die Kapitalanteileniht voll eingezahlt
find,niht mehralsdieEinlagenzurük-
erhalten;

b) daßbeiAuflöſungderKörperſchaftoder
bei Wegfall der bisherigenQweckedas
VermögenderKörperſchaftfür kir<liche,
gemeinnüßigeodermildtätigeQweckever-
wendetwird, ſoweites in dieſemVJeit-
punktdieKapitalanteilederMitglieder
und,beiniht voll eingezahltenKapital-
anteilen,dieeingezahltenEinlagenüber-
ſteigt. :

(2)Bei einerKörperſchaft,dievordem30.No-
vember1923errichtetwordeniſt,trittandieStelle
desKapitalanteils(Abſaz1 Ziffern1 und3) der
Goldwertder eingezahltenEinlagen,wenndieſer
niedrigeriſt alsderKapitalanteil.

&11
WirtſchaftliherGeſchäfts8betrieb
(1) Ein wirtſchaftliherGeſchäftsbetriebif eine

planmäßigewirtſchaftlicheTätigkeitzurErzielung
vonEinnahmenoderanderenwirtſchaftlichenVor-
teilen,dieübereineeinmaligeBetätigunghinaus-
geht.Die Abſicht,Gewinnzuerzielen,iſ nichtex-
forderlich.
(2)Ein wirtſchaftlicherGeſchäftsbetrieb,derüber

denRahmeneinerVermögensverwaltunghinaus-
geht,liegt ſtetsvor beiKreditinſtituten,Verſiche-
rungsunternehmen,Penſions-,Witwen-,Waiſen-,
Sterbe-,Kranken-,Unterſtüzungskaſſenundſonſti-
genHilfsfkaſſenfür Fälle derNot oderArbeits-

812
Wohnungs- und Siedlungs-

unternehmen
Von derKörperſchaftſteuerſindbefreit:
1, Wohnungsunternehmen,ſolangeſieaufGrund
derGemeinnüßigkeitsverordnungvom1,De-
zember1930(Neichsgeſeßbl,TS. 593) und
der ſie ergänzendenVorſchriftenals gemein-
nügiganerkanntſind,

2. Unternehmen,ſolangeſiealsOrganedexſtaat-
lien Wohnungs8politik($ 28 der Gemein-
nüßigkeit8verordnung)anerkanntſind,

3. dievon denzuſtändigenLandesbehördenbe-
gründetenoder anerkanntengemeinnüßigen
Siedlungsunternehmenim Sinn desNeichs-
fiedlung8geſebes,

4. dievondenoberſtenLandesbehördenzurAus-
gabevonHeimſtättenzugelaſſenengemeinnüßi-
genUnternehmenim Sinn desReichsheim-
ſtättengeſeßzes.



Zu $ 4 Abſatz1 Ziffer 7 des Geſetzes
PenſionskaſſenundähnlicheKaſſen

813
Allgemeines

RechtsfähigePenſionskaſſenundähnlichere<ts-
fähige Kaſſen (re<tsfähigeWitwen-,Waiſen-,
Sterbe-,Kranken-,Unterſtüßungskaſſenundſonſtige
re<tsfähigeHilfsfafſenfür Fälle der Not oder
Arbeitsloſigkeit)find von der Körperſchaftſteuer
unterdenfolgendenVorausſeßungenbefreit:
1, Die Kaſſemußfür Zugehörigeoderfrühere

ZugehörigeeineseinzelnenwirtſchaftlichenGe-
\<äftsbetriebsodermehrererwirtſhaftlihmit-
einanderverbundenerGeſchäftsbetriebebe-
ſtimmtſein. Qu denZugehörigenim Sinn
dieſerBeſtimmungre<nenau< derenAn-
gehörige($10 desSteueranpaſſungsgeſeßes).

2. Die MehrzahlderPexſonen,denendieLeiſtun-
genderKaſſezugutekommenſollen(Leiſtungs-
empfänger),darf ſi<hniht aus demUnter-

_ nehmeroderdeſſenAngehörigenundbeiGe-
ſellſhaftenniht aus denGeſellſchafternoder
derenAngehörigenzuſammenſeßen.

3. Bei AuflöſungderKaſſedarf ihr Vermögen
faßung8mäßignur denLeiſtungsempfängern
oderderenAngehörigenzufallenoderfür aus-
\<ließli<gemeinnüßigeodermildtätigeZwecke
verwendetwerden.

4, AußerdemmüſſenbeiKaſſenmit Rechtsan-
ſpruchder Leiſtungs8empfängerdie Voraus-
ſeßungender8814,16,beiKaſſenohneRechts-
anſpruchder Leiſtung8mpfängerdie Voraus-
ſegungender$815,16erfülltſein.

814
Kaſſen mit Ne<hts8anſpruchder

Leiſtungs8empfänger
Für re<tsfähigePenſionskaſſenund ähnliche

rehtsfähigeKaſſen,die denLeiſtungsempfängern
einenRehtsanſpruhgewähren,müſſenaußerdenim
$13genanntennohdiefolgendenVorausſezungen
erfülltſein:
1. Die Kaſſemußals Verſicherungsunternehmen
nah demGeſezüberdieBeaufſichtigungder
privatenVerſicherung8unternehmungenund
Bauſparkaſſenvom6.Juni 1931(Reichsgeſeßz-
bl.T S. 315)oderals öffentlich-rehtli<heVer-
ſicherung8anftaltbeaufſihtigtwerden.

2. Der BetriebderKaſſemußna<demGe-
\<äftsplanalsſozialeEinrichtungſichergeſtellt
ſein.EineſozialeEinrichtungimSinndieſerBe-
ſtimmungliegtinsbeſonderedannnichtvor,wenn
a) dasArbeitseinkommenderMehrzahlder
Leiſtung8empfängerden Betrag von
6000ÆAÆjährlichüberſteigt

oder
b) dieLeiſtungenderKaſſediefolgendenBe-
trägeüberſteigen:

als Penſion4000FA jährlich,
alsWitwengeld3000ZAMjährlich,
alsWaiſengeld1200FM jöhrlih
für jedeWaiſe,

als Sterbegeld500ÆZ#Æals Ge-
ſamtleiſtung.

Reichsgeſeßbl.1935T
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$15

Kaſſen ohne RKRehtsanſpru<h der
Leiſtungs8empfänger

Für re<tsfähigeUnterſtükungskaſſenundſonſtige
rehtsfähigeHilfsfkaſſenfür Fälle der Not oder
Arbeitsloſigkeit,diedenLeiſtungsempfängernkeinen
Rechtsanſpruchgewähren,müſſenaußerdenim$13
genanntennoh die folgendenVorausſegungener-
fülltſein:
1, Die ausſ<ließliheundunmittelbareVerwen-

dungdesVermögensundderEinkünfteder
Kaſſemußſaßungsmäßigundtatſächlichfür
dieZweckederKaſſedauerndgeſichertſein.

2. Die Gefolgſchaftdarfzu laufendenBeiträgen
Re zu ſonſtigenZuſchüſſenniht verpflichtet
ein,

3. DerGefolgſchaftoderdenVertrauens8männern
der Gefolgſchaftmuß ſazungsmäßigund tat-
ſächlichdasRechtzuſtehen,anderVerwaltung
ſämtlicherBeträge,diederKaſſezufließen,be-
ratendmitzuwirken.

8 16
Erfüllung der Vorausſeßungen
Werdendiein den8813bis 15genanntenVor-

ausſezungenerſtim Lauf einesKalender-(Wirt-
ſchaft8-)jahrs erfüllt, ſo tritt dieSteuerbefreiung
erſtmitdemBeginndesfolgendenKalender-(Wirt-
ſhafts-)jahrs ein.

8 17
Übergangsvorſchrift

BeiderVeranlagungfür dieKalenderjahre1934
und1935ſind für Penſions-,Witwen-,Waiſen-,
Sterbe-,Kranken-und Unterſtüßungskaſſenund
ſonſtigeHilfskaſſenfür FällederNotoderArbeits-
loſigkeitdie Steuerbefreiungsvorſchriftendes$ 9
Abſaß1 Nr. 10desKörperſchaftſteuergeſezesvom
10.Auguſt1925(Neichsgeſeßbl.TS. 208)anzu-
wenden.

Zu den885 bis 7 desGeſezes
Einkommen

8 18
Allgemeines

Auf dieVeranlagungzurKörperſchaftſteuerſind
die881,2,4bis12,15,18,29bis31,33,35,37
derErſtenVerordnungzurDurchführungdesEin-
fommenſteuergeſeßesvom6.Februar1935(Reichs-
geſeßbl.TS. 153)anzuwenden.

819
Bei Steuerpflichtigen,dienah denVorſchriften

desHandelsgeſeßbu<hszur FührungvonBüchern
verpflichtetſind,ſindalleEinkünfteals Einkünfte
ausGewerbebetriebzubehandeln.

820
Verdeckte Gewinnausſchüttungen
Bei derErmittlungdesEinkommensundbeider

Mindeſtbeſteuerungſind verde>teGewinnausſhüt-
tungenzuberückſichtigen.

42
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Veiſpiele:
1. Ein GeſellſchafterführtVorſtandsgeſchäfteund
erhälthierfüreinunangemeſſenhohesGehalt.

2. EineGeſellſchaftzahltaneinenGeſellſchafter
beſondereUmſatvergütungennebeneineman-
gemeſſenenGehalt.

3, Ein GeſellſchaftererhälteinDarlehnvonder
Geſellſchaftzinslosoderzueinemaußergewöhn-
lichgeringenZinsfuß.

4. Ein GeſellſhaftererhältvonderGeſellſchaft
einDarlehn,obwohlſchonbeiderDarlehns-
hingabemit dexUneinbringlichkeitgere<hnet
werdenmuß.

5. EinGeſellſchaftergibtderGeſellſchafteinDar-
lehnzueinemaußerordentlichhohenZinsfuß.

6, Ein Geſellſchafterliefertan die Geſellſchaft
Waren oder erwirbt von der Geſellſchaft
WarenundſonſtigeWirtſchaft8güterzuunge-
wöhnlichenPreiſenodererhältbeſonderePreis-
nachläſſeundRabatte.

7. Ein GeſellſchafterverkauftAftienan dieGe-
ſellſhaftzu einemhöherenPreis als dem
Kur8wert,oderdieGeſellſchaftverkauftAktien
an einenGeſellſhafterzu einemniedrigeren
Preis alsdemKurswert,

8. EineGeſellſchaftübernimmtzumVorteileines
GeſellſchafterseineSchuldoderſonſtigeVer-
pflichtungen,wieBürgſchaften.

9, EineGeſellſchaftverzichtetaufRechte,dieihr
einemGeſellſchaftergegenüberzuſtehen.

10, Ein Dritter, derniht nur für dieGeſellſchaft,
ſondernauhfür einenGeſellſchafterperſönlich
tätigiſt,erhälthierfüreineGeſamtvergütung,
welchedieGeſellſchaftunterUnkoſtenverbucht.

Zu $ 8 desGeſetzes
8g21

Mitgliederbeiträge
(1)Mitgliederbeiträgeim Sinn des$8 desGe-

ſees ſindBeiträge,diedieMitgliedereinerPer-
Pa ereingueglediglihin ihrerEigenſchaftals
itgliedernah denSaßungenzu entrichtenver-

pflichtetſind.
(2) Für Verſicherungsunternehmeniſt dieVor-

ſchriftdes$8 desGeſeesniht anzuwenden.
Zu $ 9 des Geſezes

g22
Schachtelgeſellſhaften

(1)Die Vergünſtigungfür Schachtelgeſellſchaften
nach$9 desGeſeßesfommtnur für ſolcheAktien,
KuxeoderAnteilein Betracht,diederunbeſchränkt
ſteuerpflichtigenKapitalgeſellſhaftununterbrochen
ſeitmindeſtenszwölfMonatenvordemfür dieEr-
mittlungdesEinkommensmaßgebendenSchlußſtich-
tag gehörthaben.
(2)Die Vergünſtigungfür Schachtelgeſellſchaften

gilt unterdenVorausſeßungendes$9 desGeſetzes
unddesvorſtehendenAbſaves1 auh für Aktien,
KuxeoderAnteile,die einemunbeſhränktſteuer-
pflichtigenVerſicherungsvereinauf Gegenſeitigkeit
gehören.

Zu $ 11Ziffer2 desGeſezes
Verſicherungsgunternehmen

8 23
Öffentlih-rehtlihe Verſiche-

rungsanſtalten
Öffentlich-rechtliheVerſicherung8anſtaltenſind

auchdannunbeſchränktſteuerpflichtig,wennſiemit
Qwangs-oderMonopolrechtenfür einGebietdes
DeutſchenReichsausgeſtattetſind.

8 24
Ermittlung des Einkommens

Bei dexErmittlungdesEinkommensvonVer-
ſiherungsunternehmenſinddieBeſtimmungender
C825bis28anzuwenden.

$25
Beitrags8rückerſtattung

(1)Für Beitragsrükerſtattungen,dieaufGrund
desGeſchäftsergebniſſesgewährtwerden,gilt das
folgende:
1, Beitragsrückerſtattungen,dieausdemLebens8-
verſicherungs8geſhäftſtammen,ſind abzugs-
fähig.

2. Beitragsrücferſtattungen,die niht aus dem
Lebensverſiherungsgeſchäftſtammen,ſindnur
inſoweit abzugsfähig,als ſie den Überſchuß
nichtüberſteigen,derfih ergebenwürde,wenn
dieaufdasWirtſchaftsjahrentfallendenVer-
fiherungsleiſtungen,ÜberträgeundRücklagen
ſowiedieſämtlichenſonſtigenperſönlichenund
ſachlichenBetriebsausgabenalleinausderauf
dasWirtſchaftsjahrentfallendenBeitragsein-
nahmebeſtrittenwordenwären. Die Beitrags-
rü>erſtattungmußſpäteſtensbeiGenehmigung
desAbſchluſſesdesWirtſchaftsjahrsdurchdie
ſabungsmäßigzuſtändigenOrganemit der
Maßgabebeſchloſſenwerden,daß ſie auf die
binnenJahresfriſtna<hder Beſchlußfaſſung
fällig werdendenBeiträgeanzurechnenoder
binnenJahresfriſtna<hder Beſchlußfaſſung
barauszuzahleniſt.

(2) Zuführungenzu Rücklagenfür Beitrags-
rü>erſtattungenſindnur inſoweitabzugsfähig,als
dieaus\hließliheVerwendungderNücklagenfür
dieſenQwe>dux<Satzungoderdur geſ<ä}ts-
planmäßigeErklärunggeſichertiſt.

g26
Leben8verſicherung

(1)BeiVerſicherungsunternehmen,diedasLebens-
verſicherungsgeſ<häftalleinodernebenanderenVer-
ſiherung8zweigenbetreiben,ſindfür dasLeben8ver-
ſiherungsgeſhäftmindeſtensfünf vomHundertdes
nachdenVorſchriftendesEinkommenſteuergeſeßzes
und des KörperſchaftſteuergeſeßesermitteltenGe-
winnszuverſteuern,vondemderbeidemLebens-
verſicherung8geſchäftfür dieVerſichertenbeſtimmte
Anteil no< niht abgezogeniſt. Saß1 i| nur
dannanzuwenden,wennniht na<h$17 desGe-
ſeßeseinhöheresMindeſteinkommenderBeſteuerung
zugrundezulegenift.



(2)Der ReichsminiſterderFinanzenkannden
im Abſatz1 genanntenHundertſazim Benehmen
mit demReichswirtſchaftsminiſterentſprechendder
allgemeinenEntwilungderVerſicherungswirtſchaft
erhöhenoderermäßigen.

827
Verſicherungs8te<hniſhe Rücklagen
(1)Zuführungenzuverſicherungstehniſ<henRück-

lagen($11Ziffer2 desGeſetzes)ſindinſoweitab-
zugsfähig,als esſih beidieſenRüklagenum.echte
SchuldpoſtenoderumPoſtenhandelt,diederRech-
nungsabgrenzungdienen.HierbeidürfendieNück-
lagendenBetragnichtüberſteigen,derzurSicher-
ſtellungderVerpflichtungenausdenamBilanzſtich-
tagbeſtehendenVerſicherungsverträgenerforderlich
iſt.
(2)Für dieAbzugsfähigkeitderZuführungenzu

RücflagenzumAusgleichdesſ{<wankendenJahres-
bedarfsfind insbeſonderedie folgendenVoraus-
ſetzungenerforderli:
1. Es mußnah denErfahrungenin dembetref-
fendenVerſicherungszweigmit erheblichen
SchwankungendesJahresbedarfszu re<nen
fein.

2. Die SchwankungendesJahresbedarfsdürfen
niht dur<diePrämienausgeglichenwerden.
SiemüſſenausdenamBilanzſtichtagbeſtehen-
denVerſicherungsverträgenherrührenunddür-
fenniht dux<Rückverſicherungengedecktſein.

(3) Der Reichsminiſterder Finanzenkannim
BenehmenmitdemReichswirtſchaftsminiſterRicht-
fäßeüberdieſteuerlihanzuerkennendenZuführun-
genzuverſiherungstechniſhenRücklagenaufftellen.

828
Beſchränkt ſteuerpflichtige Ver-

fiherungsunternehmen
(1)Bei beſchränktſteuerpflihtigenVerſicherungs-

unternehmeniſt,wennfür dasinländiſcheVerſiche-
rungsgeſchäfteineſteuerliheinwandfreiegeſonderte
ErmittlungdesTnlandseinkommensmöglichiſt,für
die Berehnungdes inländiſchenſteuerpflichtigen
Einkommensvondemte<hniſ<henErgebnisdesin-
“ländiſchenVerſicherung8geſhäftsauszugehen.Hin-
zuzurechneniſt derdemTnlandsgeſchäftentſprechende
AnteilandenVermögenserträgendesGeſamtunter-
nehmens.Abzuzieheniſ dexdeminländiſchenVer-
ſicherungs8geſchäftentſprechendeAnteilan denGe-
neralunfoſtendesGeſamtunternehmens,ſoweitſie
nichtim techniſchenErgebnisdesinländiſchenVer-
ſicherungs8geſhäftsenthaltenſind.
(2)Wenn für das inländiſheVerſicherungs-

geſhäfteineſteuerli<heinwandfreiegeſonderteEr-
mittlungdesJnlandseinkommensniht möglichiſt,
ſo iſt als inländiſchesfteuerpflihtigesEinkommen
der demVerhältnisder inländiſhenPrämien-
einnahmezurGeſamtprämieneinnahmeentſprechende
Teil desausgewieſenenGewinnsdesGeſamtunter-
nehmenszugrundezulegen,
(3)Demnah denAbſägzen1 und2 berechneten

Betragſinddienah demGeſeßunddieſerVer-
ordnungnichtabzugsfähigenAusgabenhinzuzu-
rechnen.
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(4)Das Mindeſteinkommen,dasna<$17 des

GeſetzesderBeſteuerungzugrundegelegtwird,kann
bei beſchränktſteuerpflihtigenVerſicherungsunter-
nehmenna< dem Verhältnis der inländiſchen
PrämieneinnahmezuderGeſamtprämieneinnahme
desganzenUnternehmenserre<netwerden.

Zu den8814bis 16 desGeſetzes
8 29

Übergangsregelung bei
, tion und Fuſion

AufdieAuflöſungundAbwilung (Liquidation),
Verſchmelzung(Fuſion), Umwandlungund Ver-
legunginsAuslandfindbeiderVeranlagung1934
dieVorſchriftendesKörperſchaftſteuergeſeßzesvom
10.Auguſt1925anzuwenden.

Zu S 17 des Geſegzes
8 30

Mindeſtbeſteuerung
(1)Die AusſhüttungenundVerglitungennah

817Abſfaz1 desGeſetzesſindbeiderBeſteuerung
als MindeſteinkommendemKalender-(Wirtſchafts-)
jahrzuzurechnen,für dasſiegewährtwordenſind.
(2)WerdenVergütungennachdenvorgenannten

Vorſchriftenrückwirkendfür bereitsabgelaufene
Kalender-(Wirtſchafts-)jahrenahträglihgewährt,
ſo ſindſiefürdieVerehnungundfürdenFall der
Beſteuerungals MindeſteinkommendemKalender-
(Wirtſchafts-)jahr zuzure<hnen,dasderBeſchluß-
faſſungunmittelbarvorausgeht.

Zu $819 des Geſetzes
8 31

Steuerſatz für Kreditanſtalten
(1)LangfriſtigeKrediteim Sinn des$19 Ab-

ſag2 Jiffer 1 desGeſezesſindnur ſolcheKredite,
dieniht binnenvierJahrenrüzahlbarſind.
(2)KreditanſtaltendesöffentlichenRechts,dieſich

aufdieim$5desHypothekenbankgeſeßesgenannten
Geſchäftebeſ<hränken,find wie reineHypotheken-
bankenzubehandeln.

Liquida-

8 32
Abgeltung

GewinnanteileundfonſtigeBezüge,diebeſhränkt
Steuerpflichtigenaus Anteilenan einerGeſellſchaft
mit beſhränkterHaftungbis zum31.Dezember
1934zufließen,unterliegeneinemSteuerſaßvon
zehnvomHundert,esſeidenn,daßfiein einemin-
ländiſchengewerblichen,land-oderforſtwirtſchaft-
lihenBetriebangefallenfind.

Zu $ 20 des Geſetzes
Steuererklärung

$ 33
(1)UnbeſchränktKörperſchaftſteuerpflichtigehaben

eineSteuererklärungüberſämtlicheEinkünfteab-
zugeben.
(2) BeſchränktKörperſchaftſteuerpflihtige($2

Ziffer1 desGeſees)habeneineSteuererflärung
ÜberdieinländiſchenEinkünfteabzugeben.
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(3)EineSteuererklärungiſ auhabzugeben:
1, beimWegfallderSteuerpflicht,insbeſondere
auchbeiderUmwandlung;

2. beimÜbergangvonderbeſhränftenzurun-
beſchränktenundbeimÜbergangvonderun-
beſchränktenzurbeſchränktenSteuerpflicht.

(4)Außerdenin denAbſägen1bis3 genannten
Fällen habeneine Steuererklärungabzugeben
alle Körperſchaften,Perſonenvereinigungenund
Vermögen8maſſen,diehierzuvomFinanzamtbe-
ſondersaufgefordertwerden.

$ 34
SoweitEinkünfteeinheitlichfeſtzuſtellenſind,ſind

diezurGeſchäftsführungoderVertretungderGe-
ſellſhaftoderGemeinſchaftbefugtenPerſonenzur
AbgabeeinerErklärungüberdieEinkünftederBe-
teiligtenverpflichtet.

835
(1)DieErklärungennachden$$33,34ſind,wenn

ſieſhriftli<habgegebenwerden,unterVerwendung
deramtlichenVordruckeabzugeben,
(2)Steuerpflichtige,dienahdenVorſchriftendes

Handelsgeſeßbuhsoderauf Grundanderergeſeß-
liher VorſchriftenBücherführenundregelmäßig
Abſchlüſſemachen,habender Steuererklärungeine
AbſchriftderunverkürztenBilanz, der Verluſt-
undGewinnüberſicht,undwenneinJahresberiht
(Geſchäftsbericht)vorliegt,au<dieſenbeizufügen.
Zu $ 23 und$ 24 Abſah2 des Geſetzes

Genoſſenſchaften
836

Für Erwerbs-und Wirtſchafts8genoſſenſchaften
undfür ZentralenvonGenoſſenſchaften,auhwenn
ſieniht eingetrageneGenoſſenſchaftenſind,find bei
derVeranlagungfür dieKalenderjahre1934und
1935dieVorſchriftendesKörperſchaftſteuergeſezes
vom10.Auguſt1925anzuwenden.

Zum Steueraupaſſungsgeſeßz
837

Geltung von Vorſchriften des
Steueranpaſſungs8geſetßes

889, 10,17bis19desSteueranpaſſungsgeſeßes
geltenbereitsfürdieVeranlagungzurKörperſchaft-
ſteuerfür dasKalenderjahr1934.

Finanzausgleichbei öffentlihenVerſorgungs-
betrieben
838

(1)Die KörperſchaftſteuerderöffentlichenVer-
ſorgungsbetriebewirddenKörperſchaften,denendie
ErträgedieſerBetriebezufließen,nur dannüber-
wieſen,wenndieim $39desSteueranpaſſungs8ge-
ſeßesaufgeſtelltenVorausfeßungenwährenddes
ganzenKalender-(Wirtſchaſts-)jahrsgegebenwaren.
Ein Überweiſungs8anſpruchkannnur bis zumAb-
laufvonſehsMonatenſeitEntrichtungderKörper-
ſchaftſteuergeltendgemachtwerden.

(2)Als öffentlichgeltenau<ſole Verſorgungs-
betriebe,derenAnteiledenim $39 Abſfay2 des
SteueranpaſſungsgeſezesgenanntenKörperſchaften
nur mittelbargehörenundderenErträgedieſen
Körperſchaftennuxmittelbarzufließen,
(3)SoweitdieKörperſchaftſteuerderöffentlichen

VerſorgungsbetriebeaufEinkünfteentfällt,diedem
Steuerabzugunterliegen,wird dexim Wegedes
SteuerabzugseinbehalteneBetragnichtüberwieſen.

$39
(1) UnterdenVorausſeßungendes $39 des

SteueranpaſſungsgeſeßeskönnendieEntrichtungder
Körperſchaftſteuerund ihreÜberweiſungdadurch
erſeßtwerden,daßderöffentlicheVerſorgungsbetrieb
demFinanzamteineQuittungderüberweiſungs8be-
rechtigtenKörperſchaftoderder mehrerenÜberwei-
ſung8berechtigtenKörperſchaftenüberdenEmpfang
derKörperſchaftſteuereinreiht.Iſt dasFinanzamt
derAuffaſſung,daßdieVorausſezungendes$39
desSteueranpaſſungs8geſeßzesniht gegebenſind,ſo
erteiltesdarüberdemVerſorgungsbetriebundden
AusſtellernderQuittungeinenſchriftlichenBeſcheid.
(2) Wird dieKörperſchaftſteuerniht na<hAb-

ſaß1beglichen,ſondernin andererWeiſe(zumBei-
ſpiel dur< ZahlungoderAufre<hnung)an das
Finanzamt(Finanzkaſſe)entrichtet,ſo hat das
Finanzamtauf Antrag eineEntſcheidungdarüber
zu treffen,ob die Vorausſezungendes$39 des
Steueranpaſſungs8geſeßzesgegebenfind. Antrags8-
berechtigtiſt jedeKörperſchaft,dieAnſpruchauf
ÜberweiſungderKörperſchaftſteuererhebt.
(3s)Auf die Entſcheidungen,die na<denAb-

ſäßen1 und2 ergehen,finden,ſoweitnichtsanderes
beſtimmtiſt, dieverfahrensrechtlichenVorſchriften
Anwendung,diefür dieEntſcheidungenüberVer-
gütungs8anſprüchegelten.

8 40
(1)BeſtehtuntermehrerenKörperſchaftenStreit,

welcheKörperſchaftodermit welchemAnteileine
Körperſchaftüberweiſungsberehtigtiſ, ſo ent-
ſcheidethierüberaufAntragdasFinanzamt.Die
in derNeich8abgabenordnungenthaltenenVorſchrif-
tenüberdasJerlegungsverfahren($8382bis390)
findenAnwendung.Das Neichiſt (außerin den
Fällendes$384Differ4 derReich8abgabenord-
nung)amJexrlegungsverfahrenau<dannbeteiligt,
wennesamVerſorgungßsbetriebbeteiligtiſt.
(2) KommtesbeiderEntſcheidung(Abſatz1)auf

eineVorfragean, überdieeinGerichtodereine
Verwaltungsbehördezubefindenhat, ſo fanndas
FinanzamtſeineEntſcheidungausſeßen,bisdieVor-
frageendgültigentſchiedeniſt.

Jnkrafttreten
$41 «

DieſeVerordnunggilt erſtmaligfür dieVer-
anlagungzurKörperſchaftſteuerfür dasKalender-
jahr1934.
Berlin, 6.Februar1935
Der Reich8miniſter der Finanzen

Jn Vertretung
Reinhardt
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l.Steuerpflicht
g1

(1)NatürlichePerſonen,dieimJnlandeinenWohn-
ſi oderihrengewöhnlichenAufenthalthaben,ſindun-
beſchränkteinkommenſteuerpflichtig.Dieunbeſchränkte
Einkommenſteuerpflichterſtre>tſichaufſämtlicheEin-
künfte.
(2)NatürlichePerſonen,dieimJnlandwedereinen

Wohnſißnoh ihrengewöhnlichenAufenthalthaben,
ſind beſchränkteinkommenſteuerpflihtigmit in-

_ ländiſchenEinkünftenimSinn des$49.

II, Einkommen
1. Einkunfſtsarten,Einkünfte,Einkommen

82
(1) Die Einkommenſteuerbemißtſi< na<dem

Einkommen,dasderSteuerpflichtigeinnerhalbeines
Kalenderjahrsbezogenhat.
(2) EinkommeniſtderGeſamtbetragderEinkünfte

ausdenimAbſah3 bezeichnetenEinkunftsartennah
AusgleichmitVerluſten,dieſi<auseinzelnenEin-
kunftsartenergeben,undna<AbzugderSonder-
ausgaben($10).
(3)DerEinkommenſteuerunterliegennur:

+Einkünfteaus Land-undForſtwirtſchaft,
. EinkünfteausGewerbebetrieb,
. EinkünfteausſelbſtändigerArbeit,
. EinkünfteausnichtſelbſtändigerArbeit,
5, Einkünfteaus Kapitalvermögen,
6. EinkünfteausVermietungundVerpachtung,
. ſonſtigeEinkünfteimSinn des$22.

Zu welcherEinkunftsartdie Einkünfteim einzelnen
all gehören,beſtimmtſi nahdenF$13bis24,in
ZweifelsfällennahderVerkehrsauffaſſung.
(4) EinkünfteimSinndesAbſaßes3 ſind:
1.beiLand-undForſtwirtſchaft,Gewerbebetrieb
undſelbſtändigerArbeitderGewinn($84
bis 7);

2, beidenanderenEinkunftsartenderÜberſchuß
derEinnahmenüberdieWerbungskoſten($88
und9).

(5) Bei Land-undForſtwirtenoderbeiGewerbe-
treibenden,dieBüchernah denVorſchriftendes
Handel8geſeßbuchszu führenverpflichtetſind und
ſolchetatſächlihordnungsnmäßigführen,gilt der
GewinnausLand-undForſtwirtſchaftoderausGe-
werbebetriebals in demKalenderjahrbezogen,in dem
dasWirtſchaftsjahrendet.Als Wirtſchaftsjahrgilt:
1, beiLand-undForſtwirten,gleichvielob ſie
Bücherführenoderniht, derZeitraumvom
1,Juli biszum30.Juni;

2, beiGewerbetreibendenderZeitraum,für den
ſieregelmäßigAbſchlüſſemachen.
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2. Steuerfreie Einkünfte
83

a) Verſorgungsgebührniſſena< denVor-
ſchriftendes Reichsverſorgungsgeſebes,
ſoweites ſi<hniht um Gebührniſſe
handelt,dienuraufGrundderDienſt-.
zeitgewährtwerden;

b) Verſtümmelungszulagen;
c) Zuſchläge,dieWitwenundWaiſenvon
Beruſsoffizierenund von Beamtender
altenWehrmachtanStellederKriegsver-
ſorguigerhalten;

d) Zuſchüſſean Stellevon Zulagennah
denMilitärpenſionsgeſeßen,Militärverſor-
gungsgeſeßenunddemKolonialbeamten-
geſehoderanStelleeinerVerſorgungnach
demUnfallfürſorgegeſeßz;

e)Zivilverſorgungsentſhädigungen,die im
WegdesHärteausgleihsehemaligenKa-
pitulantenlaufendgewährtwerden;

f) einmaligeÜbergangsbeihilfen,einmalige
Umggeeniſch@ignngenundZulagenzu
den Ubergangs8gebührniſſennah dem
Wehrmachtverſorgungsgeſeßz;

vom16,Dezember1927(Reichsgeſehßbl.1S.349)
und im $ 11 desReichsgeſeßesüberdie
SchußpolizeiderLändervom17.Juli 1922
(Reichsgeſeßbl.T S. 597)bezeichnetenNatural-
bezügeundEntſchädigungenderAngehörigen
derWehrmachtund der ſtaatlichenSchuß-
polizeiunddasDienſteinkommendermobil
verwendetenAngehörigender Wehrmacht.
AngehörigederWehrmachtim Sinn dieſer
Vorſchriftenſind dieSoldatenundWehr-
machtbeamten;

geſeß;
dieAblöſungöffentlicherAnleihen;
undEhrenzeichenverbundenſind,undFront-
zulagen;
reich8geſeßlichenUnfallverſiherungſowieSach-
leiſtungenausdenübrigenZweigenderReichs-
verſicherung;
DienſtverhältnisaufGrunddesGeſetzeszur
OrdnungdernationalenArbeit;
verſicherung,derBeamtenpenſionsgeſezeund
derMilitärverſorgung;

Arbeitsloſenunter-
ſtüßung,die Kriſenunterſtüungund Kurz-

Bezügeaus öffentlichenMittelnodergus
MittelneineröffenttihenStiftung,diewegen



HilfsbedürftigkeitoderalsBeihilfefürZwete
derErziehungoderAusbildung,derWiſſen-
ſchaftoderKunſtbewilligtwerden;

11.VergütungenimfreiwilligenArbeitsdienſt,die
denArbeitsdienſtwilligenin baroderin Sach-
bezügengewährtwerden;

12.Heiratsbeihilfen,die an Arbeitnehmerinnen
beimAusſcheidenaus demDienſtverhältnis
gewährtwerden,undGeburtsbeihilfen;

13.die aus öffentlichenKaſſengezahltenAuf-
wandsentſchädigungenund Reiſekoſten.Da-
gegenſindEntſchädigungen,diefürVerdienſt-
ausfallundZeitverluſtgezahltwerden,ſteuer-
pflichtig;

14.beiAuslandsbeamtendieEinkünfte,diein
demStaat derBeſteuerungunterliegen,in
deſſenGebietdie Auslandsbeamtenihren
Dienſtorthaben.Diesgiltniht für diein-
ländiſchenEinkünftedes$49.

3. Gewinn
84

Gewinnbegriffim allgemeinen
(1) Gewinniſ derUnterſchiedsbetragzwiſchendem
Betrieb8vermögenamSchlußdesWirtſchaftsjahrs
unddemBetrieb8vermögenamSchlußdesvoran-
gegangenenWirtſchaftsjahrs,vermehrtumdenWert
derEntnahmenundvermindertumdenWertder
Einlagen.Entnahmenfind alle Wirtſchaftsgüter
(Barentnahmen,Waren,Erzeugniſſe,Nußungenund
eiſtungen),diederSteuerpflichtigedemBetriebfür
ſih, für ſeinenHaushaltoderfür anderebetriebs-
fremdeYwe>eim Lauf desWirtſchaftsjahrsent-
nommenhat. EinlagenſindalleWirtſchaftsgüter
(Bareinzahlungenundſonſtigegairtſcaftögüter),die
derSteuerpflichtigedemBetriebim LaufdesWirt-
ſchaftsjahrszugeführthat.Bei derErmittlungdes
Gewinns ſind die Vorſchriftenüber die Betriebs-
ausgaben(Abſaß3) undüber‘dieBewertung($6)
zubefolgen.DerWertdesGrundundBodens,der
zumAnlagevermögengehört,bleibtaußerAnſaß.
(2) WeichtdasBetriebsvermögenamSchlußdes

einzelnenWirtſchaftsjahrsvomBetrieb8vermögen
amSchlußdesvorangegangenenWirtſchaftsjahrsin
derRegelniht weſentlihab,ſo kannals Gewinn
derÜberſchußderBetriebseinnahmenüberdieBe-
trieb8ausgabenangeſeztwerden.Dabei können
wirtſchaftlihinsGewichtfallendeSchwankungenim
Betriebsvermögen,dieineinemWirtſchaftsjahraus-
nahmsweiſeauftreten,dur<ZuſchlägeoderAbſchläge
berüſichtigtwerden.
(8) Betriebs8ausgabenſinddieAufwendungen,die

durchdenBetriebveranlaßtſind.

85
GewinnbeibuhführungspflichtigenKaufleuten
(1) Bei Steuerpflichtigen,die verpflichtetfind,

Büchernah denVorſchriftendesHandelsgeſezbuhs
zu führen,iſt für denSchlußdesWirtſchaftsjahrs
dasBetriebsvermögenanzuſehen($4Abſatz1Sah1),
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dasnah denGrundſäßenordnungsmäßigerBuch-
führungauszuweiſeniſ. Die Vorſchriftenüberdie
EntnahmenunddieEinlagen($4 Abſatz1), über
dieBetriebsausgaben(F4 Abſah3) undüberdie
Bewertung($6) ſindzubefolgen.
(2) DerSteuerpflichtigedarfdieBilanzauhno<

na< ihrer EinreihungbeimFinanzamtändern,
ſoweitſie denGrundſäßenordnungsmäßigerBuch-
führungunterBefolgungderimAbſaß1 Saß2 be-
zeihnetenVorſchriftenniht entſpricht.Darüber
hinaus iſ eineAnderung der Bilanz nur mit
Zuſtimmungdes Finanzamts,im Rechtsmittel-
verfahrenmitZuſtimmungderRechtsmittelbehörde
zuläſſig.

$6
Bewertung

Für dieBewertungdereinzelnenWirtſchaftsgüter,
diedemBetriebdienen,gilt das folgende:
1.WirtſchaftsgüterdesAnlagevermögens,dieder
Abnußungunterliegen,ſindmit denAnſchaf-
fungs-oderHerſtellungskoſten,vermindertum
die Abſeßungenfür Abnußungnah $ 7,
anzuſehen.Jst der Teilwertniedriger,ſo
kanndieſerangeſeßtwerden.Teilwertiſ der
Betrag,deneinErwerberdesganzenBetriebs
imRahmendesGeſamtkaufpreiſesfür dasein-
zelneWirtſchaftsgutanſezenwürde;dabeiiſt
davonauszugehen,daßderErwerberdenBe-
triebfortführt.BeiWirtſchaftsgüterndesAnlage-
vermögens,derenbetrieb8gewöhnliheNußungs-
dauererfahrungsgemäßfünf Jahre niht über-
ſteigt,dürfenbuchführendeGewerbetreibendeim
Sinn des $5 und buchführendeLand-und
ForſtwirtedieAbſezungenfürAbnußunghöher
als na< $7 undohneRüdſichtaufdenTeil-
wertbemeſſen.Bei Wirtſchaftsgütern,die be-
reitsamSchlußdesvorangegangenenWirt-
ſchaftsjahrszumAnlagevermögendesSteuer-
pflichtigengehörthaben,darfderBilanzanſaßz
niht überdenleßtenBilanzanſayhinausgehen.

2, Andereals diein Ziffer1 bezeihnetenWirt-
ſchaft8güterdesBetriebs(GrundundBoden,
Beteiligungen,Geſchäfts-oderFirmenwert,Um-
laufsvermögen)ſind mit den Anſchaffungs-
oderHerſtellungskoſtenanzuſeßen.Statt der
Anſchaffungs-oderHerſtellungskoſtenkannder
niedrigereTeilwert(Jiffer1 Saß3) angeſetzt
werden.BeiWirtſchaftsgütern,diebereitsam
Schlußdes vorangegangenenWirtſchaftsjahrs
zumBetriebsvermögengehörthaben,kannder
Steuerpflichtigein denfolgendenWirtſchafts-
jahrendenTeilwertauh dannanſeßen,wenner
höheriſ als der leßteBilanzanſaß;es dürfen
jedohhöchſtensdieAnſchaffungs-odexHer-
ſtellungskoſtenangeſeßtwerden. Bei land-und
forſtwirtſchaftlichenBetriebeniſ auhderAnfaßz
deshöherenTeilwertszuläſſig,wenndas den
GrundſäßenordnungsmäßigerBuchführungent-
ſpricht.

3, Verbindlichkeitenſind unterſinngemäßerAn-
wendungderVorſchriftenderZiffer2 anzuſeben.
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4. EntnahmendesSteuerpflichtigenfür ſich,für
ſeinenHaushaltoderfür anderebetriebsfremde
ZweckeſindmitdemTeilwertanzuſetzen.

5, Einlagenſindmit demTeilwertfür denYeit-
punktderZuführung,höchſtensjedohmitden
tatſächlichenAnſchaffungs-oder Herſtellungs-
koſtenanzuſehen.

6. BeiEröffnungeinesBetriebsoderentgeltlihem
ErwerbeinesBetriebsſinddieWirtſchaftsgüter
mit demTeilwert,höchſtensjedochmit dentat-
ſächlichenAnſchaffungs-oderHerſtellungskoſten
anzuſeßen.

8g7
AbſetzungfürAbnußungoderSubſtanzverringerung
(1)Bei GebäudenundſonſtigenWirtſchaftsgütern,

derenVerwendungoderNußungdurhdenSteuer-
pflichtigenzurErzielungvonEinkünftenſicherfah-
rungsgemäßaufeinenZeitraumvonmehrals einem
Jahr erſtre>t,kannjeweilsfür einJahr derTeil der
Anſchaffungs-oderHerſtellungskoſtenabgeſeßtwerden,
derbeiVerteilungdieſerKoſtenauf dieGeſamtdauer
derVerwendungoderNuzungauf einJahr entfällt
(Abſehungfür Abnußung).Die Abſeßungbemißt
ſichhierbeinah derbetrieb8gewöhnlichenNußungs-
dauerdesWirtſchaftëguts.Abſeßungenfür außer-
gewöhnlichetechniſcheoderwirtſchaftlicheAbnußung
ſindzuläſſig.
(2) Bei Bergbauunternehmen,Steinbrüchenund

mit ſi< bringen,ſindAbſehungenfür Subſtanz-
verringerungzuläſſig.Abſah1 iſ entſprechendanzu-
wenden.

4. ÜberſchußderEinnahmenüberdie
Werbungskoften

88
Einnahmen

(1) EinnahmenſindalleGüter,diein Geldoder
Geldeswertbeſtehenund demSteuerpflihtigenim
NahmeneinerderEinkunftsartendes F2 Abſaß3
Qiffern4 bis 7 zufließen.
(2) Einnahmen,dienichtin Geldbeſtehen(Woh-

nung,Koſt,WarenundſonſtigeSachbezüge),ſind
mit denüblichenMittelpreiſendes Verbrauchs8orts
anzuſeßen.

$9.
Werbungskoſten

WerbungskoſtenſindAufwendungenzurErwerbung,
SicherungundErhaltungderEinnahmen.Sie ſind
beiderEinkunftsartabzuziehen,beiderſieerwachſen
ſind.Werbungskoſtenſindauch:
1. SchuldzinſenundaufbeſonderenVerpflichtungs-
gründenberuhendeRentenunddauerndeLaſten,
ſoweitſie mit einerEinkunftsartin wirtſchaft-
lichemZuſammenhangſtehen;

9. Steuern vom Grundbeſitz,ſonſtigeöffentliche
AbgabenundVerſicherungsbeiträge,ſoweitſolche
AusgabenſichaufGebäudeoderaufGegenſtände
beziehen,diedemSteuerpflichtigenzurEinnahme-
erzielungdienen;

3. BeiträgezuBerufsſtändenundſonſtigenBerufs-
verbänden,derenZwe nichtaufeinenwirtſchaft-
lichenGeſchäftsbetriebgerichtetiſt;

4. notwendigeAufwendungendesSteuerpflichtigen
fürFahrtenzwiſhenWohnungundArbeitſtätte;

5. Aufwendungenfür Arbeitsmittel(Werkzeugeund
Berufskleidung);

6. Abſetzungenfür Abnußzungundfür Subſtanz-
verringerung($7).

5. Gonderausgaben
g10

(1)Sonderausgaben,dievomGeſamtbetragder
Einkünfteabzuziehenſind,ſindnurdiefolgenden:
1. einBetragvon50Reichsmarkfür jedeHaus8ge-
hilfin,und zwar für jedenvollenKalender-
monat,in demſiezumHaushaltdesSteuer-
pflichtigengehörthat;

2. SchuldzinſenundaufbeſonderenVerpflichtungs-
gründenberuhendeRentenunddauerndeLaſten,
die wederBetrieb8ausgabenoderWerbungs-
koſtenſindno< mit Einkünftenin wirtſchaft-
lichemZuſammenhangſtehen,diebeiderVer-
anlagungaußerBetrachtbleiben;

3.Steuern,dievonöffentlich-rechtlichenReligions-
geſellſchaftenerhobenwerden(Kirchenſteuern);

4. BeiträgeundVerſicherungs8prämiendesSteuer-
pflichtigenfürſich,ſeineEhefrauundſeineKinder,
für dieihmKinderermäßigunggewährtwird,
zuKranken-,Unfall-,Haftpflicht-,Angeſtellten-,
JInvaliden-und Erwerbsloſenverſiherungen,zu
VerſicherungenaufdenLebens-oderTodesfall
undzuWitwen-,Waiſen-,Verſorgungs-und
Sterbekaſſen.BeiträgeundVerſiherungsprämien
an ſole Verſicherung8unternehmen,dieweder
ihreGeſchäftsleitungnoh ihrenSiß imJnland
haben,findnur dannabzugsfähig,wenndieſen
UnternehmendieErlaubniszumGeſchäftsbetrieb
im Juland erteiltiſ ;

5. Beiträgedes Steuerpflichtigenfür ſich, ſeine
EhefrauundſeineKinder,für dieihmKinder-
ermäßigunggewährtwird, an Bauſparkaſſen
zurErlangungvonBaudarlehen,DieVorſchrift
derZiffer4 Sah2 gilt entſprechend.

(2)DieAbzügefürSonderausgabenimSinndes
Abſatzes1 Viffern4 und 5 dürfenzuſammenden
Jahresbetragvon500Neichsmarknichtüberſteigen.
DieſerBetragerhöhtſi<hum

300Neichs8markfür dieEhefrau,
300Neichsmarkfür daserſteKind,
400Reichsmarkfür daszweiteKind,
600Neichsmarkfür dasdritteKind,
800Reichs8markfürdasvierteKind,
je 1000Neichsmarkfür das fünfteund jedes
weitereKind.

Soweit ſi<hdie Erhöhungna<hder Kinderzahl
bemißt,tritt ſienur ein,wenndemSteuerpflich--
tigenKinderermäßigunggewährtwird.



(3)Für dieSonderausgabenim Sinn desAh-
ſaßes1 Yiffern2 bis 5 iſ bei derVeranlagungals
MindeſtbetrageinPauſchbetragvon200Reichsmark
abzuſetzen.
(4) HatdieSteuerpflichtniht währendeinesvollen

Kalenderjahrsbeſtanden,ſoſinddieJahresbeträgenach
Abſatz2 undAbſaß3 entſprechendderZahl dervollen
Monate,in denendie Steuerpflichtbeſtandenhat,
herabzuſeßenundaufvolleReichsmarknachuntenab-
zurunden.

6. Vereinnahmungund Verausgabung
g11

(1) Einnahmenſind innerhalbdesKalenderjahrs
bezogen,in demſiedemSteuerpflichtigenzugefloſſen
ſind,RegelmäßigwiederkehrendeEinnahmen,diedem
SteuerpflichtigenkurzeZeitvorBeginnoderkurze
Zeitnah BeendigungdesKalenderjahrs,zu demſie
wirtſchaftlichgehören,zugefloſſenſind,geltenals in
dieſemKalenderjahrbezogen.DieVorſchriftenüber
piee nnermiltlung($4 Abſaß1,$5) bleibenun-
erührt,
(2) Ausgabenſindfür dasKalenderjahrabzuſeben,

in demſiegeleiſtetwordenſind. Für regelmäßig
wiederkehrendeAusgabengilt Abſaß1 Saß2 ent-
ſprechend.DieVorſchriftenüberdieGewinnermitt-
lung($4 Abſahß1, $5) bleibenunberührt.

7. NichtabzugsfähigeAusgaben
g12

UnbeſchadetdecVorſchriftdes$10dürfenweder
beideneinzelnenEinkunſtsartenno<hvomGeſamt-
betragderEinkünfteabgezogenwerden:
1, diefür denHaushaltdesSteuerpflichtigenund

für den UnterhaltſeinerFamilienangehörigen
aufgewendetenBeträge.Dazugehörenauchdie
Aufwendungenfür dieLebensſührung,diedie
wirtſchaftlicheodergeſellſchaftliheStellungdes
Steuerpflichtigenmitſi bringt,auhwennſie
zurFörderungdesBerufsoderderTätigkeitdes
Steuerpflichtigenerfolgen;

2. freiwilligeQuwendungenund YQuwendungen
angeſeßlihunterhalt8berehtigtePerſonen,auch
wenndieſeZuwendungenaufeinerbeſonderen
Vereinbarungberuhen;

« 3, die Steuernvom Einkommenund die Ver-
mögenſteuer.

8.DieeinzelnenEinkunftsarten
a, Land-undForſtwirtſchaft($2Abſatz3 Ziffer1)

$13
EinkünfteausLand-undForſtwirtſchaft

(1) Einkünfteaus Land- und Forſtwirtſchaft
ſind:
1, EinkünfteausdemBetriebvonLandwirtſchaft,
Forſtwirtſchaft,Weinbau,Gartenbau,Obſtbau,
Gemüſebau,Baumſchulenundaus allenBe-
trieben,diePflanzenundPflanzenteilemitHilfe
derNaturkräftegewinnen;
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2. Einkünfteaus Tierzucht,Viehmäſtereien,Ab-
melkſtällen,Geflügelfarmenund ähnlichenBe-
trieben,wennzur TierzuchtoderTierhaltung
überwiegendErzeugniſſeverwendetwerden,die
imeigenenlandwirtſchaftlihenBetriebgewonnen
ſind;

3, Einkünfteaus Binnenfiſcherei,Fiſchzuchtund
Teichwirtſchaft;

4. EinkünfteausJagd, wenndieſemitdemBetrieb
einerLandwirtſchaftodereinerForſtwirtſchaft
in Zuſammenhangſteht.

(2)Zu denEinkünftenim Sinn desAbſaßes1
gehörenauch:
1, Einkünfteauseinemland-undforſtwirtſchaftlichen
Nebenbetrieb.Als NebenbetriebgilteinBetrieb,
derdemland-und forſtwirtſchaftlichenHaupt-
betriebzudienenbeſtimmtiſt;

2, derNubungswertderWohnungdesSteuer-
pflichtigen,wenndieWohnungdiebeiBetrieben
gleicherArt üblicheGrößenichtüberſchreitet.

(3)EinkünſteausLaud-undForſtwirtſchaftwerden
invollemUmfangzurEinkommenſteuerherangezogen,
wenndasEinkommendenBetragvon8000Reichs-
marküberſteigt.WenndasEinkommendieſenBetrag
niht überſteigt,ſowerdendieEinkünfteausLand-
undForſtwirtſchaftzurEinkommenſteuernur heran-
gezogen,ſoweitſiedenBetragvon3000Reichsmark
überſteigen.Verluſteaus Land- undForſtwirtſchaft
dürfenbeiErmittlungdesEinkommensnurausge-
glichen($2Abſatz2) werden,wennſie1000Reichs-
marküberſteigen.

8g14
VeräußerungdesBetriebs

(1) Zu denEinkünftenaus Land-undForſtwirt-
ſchaftgehörenauchGewinne,diebeiderVeräußerung
oderAufgabeeinesland- und forſtwirtſchaſtlichen
BetriebsoderTeilbetriebserzieltwerden.Veräuße-
rung8sgewinniſtderBetrag,umdenderVeräußerungs-
preisnachAbzugderVeräußerungskoſtendenWert
desBetriebsvermögensüberſteigt,dernah $4 Ab-
ſay1 für denZeitpunktder Veräußerungermittelt
wird.
(2) Die Steuerpflichttrittnur ein,wennderVer-

äußerungsgewinnbeiderVeräußerungdesganzen
BetriebsdenBetragvon10000Reichsmarkundbei
VeräußerungeinesTeilbetriebsdenentſprechenden
Teilvon10000Neichsmarküberſteigt.
(3)Die EinkommenſteuervomVeräußerungsge-

winnwird auf Antragermäßigtodererlaſſen,wenn
der Steuerpflichtigeden veräußertenBetrieb oder
Teilbetriebinnerhalbderleßtendrei Jahre vor der
Veräußerungerworbenund infolgedesErwerbs
Erbſchaftſteuerentrichtethat.

b,Gewerbebetrieb($2 Abſaß3 Ziffer“2)
815

EinkünſteausGewerbebetrieb
EinkünſteausGewerbebetriebſind:
1, EinkünſteausgewerblichenUnternehmen,Da-
zu gehörenauchEinkünfteausgewerblicher
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Bodenbewirtſchaftung,z.B. aus Bergbau-
unternehmenund aus Betriebenzur Ge-
winnungvonTorf, SteinenundErden,ſo-
weitſie niht land-oderforſtwirtſchaftliche
Nebenbetriebeſind;

2. die Gewinnanteileder Geſellſchaftereiner
offenenHandelsgeſellſchaft,einerKommandit-
geſellſchaftundeineranderenGeſellſchaft,bei
derderGeſellſchafteralsUnternehmer(Mit-
unternehmer)anzuſeheniſt, und die Ver-
gütungen,diederGeſellſchaftervonderGe-
ſellſchaftfür ſeineTätigkeitim DienſtderGe-
ſellſchaftoderfür dieHingabevonDarlehen
oderfürdieÜberlaſſungvonWirtſchaftsgütern
bezogenhat;

3, dieGewinnanteilederperſönlichhaftendenGe-
ſellſchaftereinerKommanditgeſellſhaftauf
Aktien,ſoweitſie niht auf Anteileam
Grundkapitalentfallen,unddieVergütungen,
diederperſönlichhaftendeGeſellſchaftervon
derGeſellſchaftfür ſeineTätigkeitimDienſt
derGeſellſchaftoderfürdieHingabevonDar-
lehenoderfürdieUberlaſſungvonWirtſchafts-
güternbezogenhat.

$16
VeräußerungdesBetriebs

(1) Ju denEinkünftenausGewerbebetriebge-
hôrenau<Gewinne,dieerzieltwerdenbeiderVer-
äußerung
1, desganzenGewerbebetrieb8odereinesTeil-
betriebs;

2. desAnteilseinesGeſellſchafters,deralsUnter-
nehmer(Mitunternehmer)desBetriebsanzu-
ſeheniſt($15Ziffer2);

3. desAnteilseinesperſönlichhaftendenGeſell-
ſchafterseinerKommanditgeſellſchaftaufAktien
($15Siffer3).

(2) VeräußerungsgewinnimSinn desAbſaßes1
iſt derBetrag,umden derVeräußerungspreisnah
AbzugderVeräußerungskoſtendenWertdesBetriebs-
vermögens(Abſaß1 Viffer1) oderdenWertdes
Anteilsam Betriebsvermögen(Abſaß1 Viffern2
und3)überſteigt.DerWertdesBetrieb8vermögens
oderdesAnteilsiſtfürdenZeitpunktderVeräußerung
nach$4 Abſaß1 odernach$5 zuermitteln.
(s) Als Veräußerunggilt auh dieAufgabedes

Gewerbebetriebs.WerdendieeinzelnendemBetrieb
gewidmetenWirtſchaftsgüterim RahmenderAuf-
gabedesBetriebsveräußert,ſoſinddieVeräußerungs-
preiſeanzuſeßzen.WerdendieWirtſchaftsgüternicht
veräußert,ſo iſt dergemeineWert im Zeitpunktder
Aufgabeanzuſehen.Bèi AufgabeeinesGewerbe-
betriebs,andemmehrerePexſonenbeteiligtwaren,
iſt für jedeneinzelnenBeteiligtendergemeineWert
derWirtſchaftsgüteranzuſehen,dieerbeiderAus-
einanderſehungerhaltenhat.
(4)DieSteuerpflichttrittnurein,wennderVer-

äußerung8gewinnbeiderVeräußerungdesganzen
Gewerbebetriebs(Abſaß1 Ziffer1) denBetragvon

ei M

10000ReichsmarkundbeiderVeräußerungeines
TeilbetriebsodereinesAnteilsamBetrieb8vermögen
(Abſaß1Ziffern2und3)denentſprechendenTeilvon
10000Reichsmarküberſteigt.
(5) Die Einkommenſteuervom Veräußerungs-

gewinnwirdaufAntragermäßigtodererlaſſen,wenn
der‘SteuerpflichtigedenveräußertenBetrieboder
TeilbetrieboderdenveräußertenAnteilamBetriebs-
vermögeninnerhalbderleßtendreiJahrevorderVer-
äußerungerworbenund infolgedes ErwerbsErb-
ſchaftſteuerentrichtethat,

$ 17
VeräußerungweſentlicherBeteiligungen

(1) Yu denEinkünftenausGewerbebetriebgehört"
auhderGewinnausderVeräußerungeinesAnteils
aneinerKapitalgefellſchaft,wennderVeräußereram
KapitalderGeſellſchaftweſentlihbeteiligtwarund
derveräußerteAnteileinsvomHundertdesGrund-
oderStammkapitalsderGeſellſchaftüberſteigt.Eine
weſentliheBeteiligungiſt gegeben,wennderVer-
äußereralleinodermit ſeinenAngehörigenan der
Kapitalgeſellſhaftzu mehrals einemViertelun-
mittelbarodermittelbar,z.B. dur Treuhänder
oderdur< eineKapitalgefellſhaft,innerhalbder
leßtenfünfJahrebeteiligtwar.
(2) VeräußerungsgewinnimSinn desAbſaßes1

iſt derBetrag,umdenderVeräußerungspreisnah
AbzugderVeräußerungskoſtendie Anſchaffungs-
koſtenüberſteigt.
(3s)DieSteuerpflichttrittnurein,wennderVer-

äußerungsgewinndendemveräußertenAnteilan
der KapitalgeſellſhaftentſprehendenTeil von
10000Reich8marküberſteigt.
(4) Die Einkommenſteuervom Veräußerungs-

gewinnwird auf Antragermäßigtodererlaſſen,
wennderSteuerpflichtigedenveräußertenAnteilan
derKapitalgeſellſhaftinnerhalbderleßtendreiJahre
vorderVeräußerungerworbenundinfolgedesEr-
werbsErbſchaſtſteuerentrichtethat.
(5s)Verluſte,diebeiderVeräußerungvonAnteilen
an einerKapitalgeſellſhaftentſtandenſind, dürfen
beiErmittlungdesEinkommensniht ausgeglichen
($2 Abſaÿ2)werden.

c. SelbſtändigeArbeit($2 Abſaÿ3 Ziffer3)
$ 18

(1) EinkünfteausſelbſtändigerArbeitſind:
1. Einkünfteaus freienBerufen.Qu denfreien
Berufengehöreninsbeſonderediewiſſenſchaft-
liche,künſtleriſche,\chriftſtelleriſche,unterrichtende
odererzieheriſheTätigkeit,dieBerufstätigkeit
der Arzte, Rechtsanwälteund Notare,der
Ingenieure,der Architekten,der Handels-
chemiker,derHeilkundigen,derZahntechniker,
derLandmeſſer,derWirtſchaftsprüfer,derSteuer-
berater,derBuchſachverſtändigenundähnlicher
Berufe;

2. EinkünftederEinnehmereinerſtaatlichenLotterie,
wennſienihtEinkünfteausGewerbebetriebſind;



3, EinkünfteausſonſtigerſelbſtändigerArbeit,z.B.
VergütungenfürdieVollſtre>ungvonTeſtamen-
ten, für Vermögensverwaltungund für die
TätigkeitalsAufſichtsratsmitglied.

(2) EinkünftenahAbſaß1 ſindauhdannſteuer-
pflichtig,wennes ſi< nur um einevorübergehende
Tätigkeithandelt.
(3) Zu denEinkünftenaus ſelbſtändigerArbeit

gehörenau<Gewinne,diebeiderVeräußerungdes
derſelbſtändigenArbeitdienendenVermögensoder
beiAufgabederTätigkeiterzieltwerden.Die Ein-
kommenſteuervonGewinnenimSinn desSaßes1
wirdaufAntragermäßigtodererlaſſen,wennder
SteuerpflichtigedasveräußerteVermögeninnerhalb
derleßtendreiJahrevorderVeräußerungerworben
undinfolgedesErwerbsErbſchaftſteuerentrichtethat.

d.NichtſelbſtändigeArbeit($2Abſag3Ziffer4)
g19

(1) Zu denEinkünftenausnichtſelbſtändigerArbeit
gehören:
1. Gehälter,Löhne,Gratifikationen,Tantiemenunt
andereBezügeundVorteile,diefür eineBe-
ſchäftigungim öffentlichenoderprivatenDienſt
gewährtwerden;

2,Wartegelder,Nuhegelder,Witwen-undWaiſen-
gelderundandereBezügeundVorteileaus
früherenDienſtleiſtungen.

Es iſt gleichgültig,obesſi<umlaufendeoderum
einmaligeBezügehandeltundobeinRechtsanſpruch
aufſiebeſteht.
(2)ZudenEinkünftenausnichtſelbſtändigerArbeit

gehörennicht:
1. durchlaufendeGelderundBeträge,durchdie
AuslagendesArbeitnehmersfür denArbeit-
gebererſchtwerden;

2. dieBeträge,diedeninprivatemDienſtangeſtell-
tenPerſonenfürReiſekoſtenundFahrtauslagen
gezahltwerden,ſoweitdieſedietatſächlihenAuf-
wendungennichtüberſteigen.

e,Kapitalvermögen($2 Abſag3 Ziffer5)
8 20

(1) Zu denEinkünftenausKapitalvermögenge-
hören:
1. Gewinnanteile(Dividenden),Zinſen,Ausbeuten
undſonſtigeBezügeausAktien,Kuxen,Genuß-
ſcheinen,AnteilenanGeſellſchaftenmitbeſchränkter
Haftung,anErwerbs-undWirtſchaftsgenoſſen-
ſchaftenundKolonialgeſellſhaften,ausAnteilen
anderReichsbankundanbergbautreibendenVer-
einigungen,die die Rechteeinerjuriſtiſhen
Perſonhaben;

2, EinkünfteausderBeteiligunganeinemHandels-
gewerbeals ſtillerGeſellſchafter;

3,ZinſenausHypothekenundGrundfchuldenund
Rentenaus Rentenſhulden.Bei Tilgungs-
hypothekenundTilgungsgrundſchuldeniſ nur
derTeilderZahlungſteuerpflichtig,deralsYins
aufdenjeweiligenKapitalreſtentfällt;
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4.Zinſena 8 ſonſtigenKapitalforderungenjeder
Art,z.B. ausDarlehen,Anleihen,Einlagenund
GuthabenbeiSparkaſſen,Bankenundanderen
Kreditanſtalten;

5.DiskontbeträgevonWechſelnundAmveiſungen
einſchließlihderSchazwechſel.

(2) Qu denEinkünftenausKapitalvermögenge-
hörenauh:
1. beſondereEntgelteoderVorteile,dienebenden
im Abſatz1 bezeichnetenEinkünftenoder an
derenStellegewährtwerden;

2. EinkünfteausderVeräußerungvonDividenden-
ſcheinen,ZinsſcheinenundſonſtigenAnſprüchen,
wenndiedazugehörigenAktien,Schuldverſchrei-
bungenoderſonſtigenAnteilenichtmitveräußert
werden.

(3) SoweitEinkünftederin denAbſäßen1und2
bezeichnetenArt zu denEinkünftenaus Land-und
Forſtwirtſchaft,ausGewerbebetrieb,ausſelbſtändiger
ArbeitoderausVermietungundVerpachtungge-
hôren,ſindſiedieſenEinkünftenzuzurechnen.

f.VermietungundBerpachtung($2Abſaÿ3Ziffer6)
g21

i (9)Einkünfteaus VermietungundVerpachtung
ind:
1.EinkünfteausVermietungundVerpachtungvon
unbeweglihemVermögen,insbeſonderevon
Grundſtü>en,Gebäuden,Gebäudeteilen,Schiffen,
diein einSchiffsregiſtereingetragenſind,und
Rechten,diedenVorſchriftendesbürgerlichen
RechtsüberGrundſtü>eunterliegen(z.B. Erb-
baureht,Erbpachtreht,Mineralgewinnungs-
recht);

2. Einkünfteaus Vermietungund Verpachtung
vonSachinbegriffen,insbeſonderevonbeweg-
lichemBetrieb8vermögen;

3. EinkünfteauszeitlichbegrenzterÜberlaſſungvon
Rechten,insbeſondere.vonſchriftſtelleriſchen,künſt-
leriſhenund gewerblichenUrheberre<hten,von
gewerblichenErfahrungenundvonGerechtigkeiten
undGefällen;

4. Einkünfteaus derVeräußerungvonMiet- und
Pachtzinsforderungen,auh dann,wenndieEin-
künfteim VeräußerungspreisvonGrundſtü>en
enthaltenſindunddieMiet-oderPachtzinſen
ſih aufeinenZeitraumbeziehen,in demderVer-
äußererno<Beſizerwar.

(2)Zu denEinkünftenausVermietungundVer-
pachtunggehörtauh derNuzungswertderWohnung
im eigenenHausoderderNußungswerteinerdem
Steuerpflichtigenganz oder teilweiſeunentgeltlich
überlaſſenenWohnungeinſchließlichderzugehörigen
ſonſtigenRäumeundGärten.
(3)Einkünftederin denAbſäßen1 und2 bezeich-

netenArt ſindEinkünftenáusanderenEinkunſfts-
grtenzuzurechnen,ſoweitſiezudieſengehören.
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g22
ArtenderſonſtigenEinkünfte

Le

2.

3.

wiederkehrendeBezüge,ſoweitſie niht zu
anderenEinkunftsarten($2Abſaß3Ziffern1
bis6)gehören,insbeſondere
a)vererblicheRenten,
b) Leibrenten,Leibgedinge,Zeitrentenund
andereunvererblicheRenten,

c) Quſchüſſeund ſonſtigeVorteile,die als
wiederkehrendeBezügegewährtwerden.
Iſt dieZuwendungfreiwilligoderaneine
geſeßlihunterhaltsberehtigtePerſon ge-
währt,ſoiſtſieniht demEmpfängerzu-
zurechnen,wennderGeberunbeſchränkt
ſteuerpflichtigiſt;

EinkünfteausSpekulationsgeſchäftenimSinn
des$23;
Einkünfteaus Leiſtungen,ſoweitſiewederzu
anderenEinkunftsarten($2Abſaß3Ziffern1
bis6) nochzudenEinkünftenim Sinn der
Ziffer1 oderJiffer 2 gehören,z. B. Einkünfte
ausgelegentlihenVermittlungenundausder
VermietungbeweglicherGegenſtände.Solche
Einkünfteſindniht ſteuerpflichtig,wennſie
wenigerals300Reich8markim Kalenderjahr
betragenhaben.ÜberſteigendieWerbungs-
koſtendieEinnahmen,ſodarfderüberſteigende
BetragbeiErmittlungdesEinkommensnicht
ausgeglichen($2 Abſaß2) werden.

g23
Spekulationsgeſchäfte

Spekulationsgeſchäfte(F22VYiffer2) ſind:

(2)
1

raumzwiſchenAnſchaffungundVeräußerung
beträgt:
a) beiGrundſtü>enundRechten,dieden
VorſchriftendesbürgerlichenRechtsüber
Grundſtü>keunterliegen(z.B. Erbbau-
re<t,Exbpachtrecht,Mineralgewinnungs-
ret), niht mehrals zweiJahre,

b) beianderenWirtſchaftsgütern,insbeſon-
derebeiWertpapieren,niht mehrals
einJahr;

äußerungderWirtſchaftsgüterfrühererfolgt
als derErwerb.
AußerAnſahbleibendieEinkünfteaus der
Veräußerungvon:
Schuld-undRentenverſchreibungenvonSchuld-
nern,dieWohnſiß,GeſchäftsleitungoderSiß
im Jnlandhaben,esſeidenn,daßbeiihnen
nebender feſtenVerzinſungein Rechtauf
Umtauſchin Geſellſchaftsanteile(Wandel-
anleihen)odereineZuſaßverzinſung,dieſich

nah derHöhederGewinnausſhüttungendes
Schuldnersrichtet,eingeräumtiſ oderdaß
ſie von demSteuerpflihtigenim Ausland
erworbenwordenfind;

2, Forderungen,diein eininländiſchesöffent-
lihesSchuldbucheingetragenſind;

3. VorzugsaktienderDeutſchenReichsbahn-Ge-
ſellſchaft.

(3) Spekulationsgeſchäfteliegenniht vor,wenn
Wirtſchaftsgüterveräußertwerden,derenWertbei
EinkünftenimSinn des$2Abſay3Ziffern1 bis6
anzuſezeniſt.
(4)GewinnoderVerluſtausSpekulationsgeſchäften

iſt derUnterſchiedzwiſchendemVeräußerungspreis
einerſeitsunddenAnſchaffungs-oderHerſtellungs-
koſtenund denWerbungskoſtenandererſeits,Ge-
winneausSpekulationsgeſchäftenbleibenſteuerfrei,
wennderausSpekulationsgeſchäftenerzielteGeſamt-
gewinnim Kalenderjahrwenigerals 1000Reichs-
markbetragenhat. Verluſteaus Spekulations-
geſchäftendürfennurbis zurHöhedesSpekulations-
gewinns,denderSteuerpflichtigeimgleichenKalender-
jahrerzielthat,ausgeglichenwerden.

h.GemeinſameVorſchriften
$24

Qu denEinkünftenim Sinn des $2 Abſaÿ3
gehörenauh:
1. Entſchädigungen,diegewährtwordenſind

a) als Erſaÿfür entgangeneoderentgehende
Einnahmenoder

b) für dieAufgabeoderNichtausübungeiner
Tätigkeit,für dieAufgabeeinerGewinn-
beteiligungodereinerAnwartſchaftaufeine
folche/

2, Einkünfteaus einerehemaligenTätigkeitim
Sinn des$2 Abſah3 Ziffern1 bis 4 oderaus
einemfrüherenRechtsverhältnisim Sinn des
$2 Abſaÿy3 Ziffern5 bis 7, undzwarauch
dann,wennſiedemSteuerpflichtigenalsRechts-
nahfolgerzufließen.

IM.Veranlagung
825

Veranlagungfür dasKalenderjahr
(1) Die Einkommenſteuerwirdnah Ablaufdes
Kalenderjahrsnach‘demEinkommenveranlagt,das
derSteuerpflichtigein dieſemKalenderjahrbezogen
hat,ſoweitniht nah $46 eineVeranlagungunter-
bleibt,
(2)HatdieSteuerpflichtnihtwährenddesvollen

Kalenderjahrs.beſtanden,ſo wird das währendder
DauerderSteuerpflihtbezogeneEinkommenzu-
grundegelegt.Jn dieſemFall kanndieVeranlagung
beiBegſallderSteuerpflichtſofortvorgenommen
werden.



g26
Haushaltsbeſteuerung:Ehegatten

(1) Ehegattenwerdenzuſammenveranlagt,ſolange
beideunbeſchränktſteuerpflichtigſindundnichtdauernd
getrenntleben.Die YJuſammenveranlagungerfolgt
fürdasKalenderjahr,in demdieVorausſetungendes
Saßes1 mindeſtensvierMonatebeſtandenhaben.
(2) Bei derZuſammenveranlagungſinddieEin-

künftederEhegattenzuſammenzurechnen.

g27
Han3haltsbeſteuerung:Kinder

(1) DerHaushaltsvorſtandundſeineKinder,für
dieihmKinderermäßigungnach$32Abſat2Ziffer2
gewährtwird, werdenzuſammenveranlagt,ſolange
er und die Kinder unbeſchränktſteuerpflichtigſind.
(2) Bei derJuſammenveranlagungſind dieEin-

künftedesHaushaltsvorſtandsundderKinderzu-
ſammenzurechnen.
(3) Einkünfteaus nichtſelbſtändigerArbeit($2

Abſatz3 Viffer4), dieKinderaus einemdemHaus-
haltsvorſtandfremdenBetriebbeziehen,ſcheidenbei
derZuſammenveranlagungaus,

g28
Beſteuerungbei fortgeſeßterGütergemeinſchaſt
Bei fortgeſeßterGütergemeinſchaftgeltenEin-

künfte,diein dasGeſamtgutfallen,als Einkünftedes
überlebendenEhegatten,wenndieſerunbeſchränkt
ſteuerpflichtigiſt.

g29
Durchſchnittſäße

(1)Durchſchnittſäßekönnenaufgeſtelltwerden:
1. für dieErmittlungdesGewinnsausLand-
und Forſtwirtſchaft,aus Gewerbebetrieboder
ausſelbſtändigerArbeit;

2. für dieErmittlungdesÜberſchuſſesderEin-
nahmenüberdieWerbungskoſtenbei Ver-
mietungundVerpachtung.

(2)DieaufgeſtelltenDurchſchnittſäßeſindzugrunde
zu legen:

1. derGewinnermittlung,wenn
a) der Umſaß die vomReichsminiſterder
FinanzenbeſtimmteGrenzenichtüber-
ſteigtund

werdenoderdieBücherſahli<heUn-
richtigkeitvermutenlaſſen;

undVerpachtung,wenndieWerbungskoſten
niht ordnungsmäßigaufgezeihnetwerden
oderdieAufzeichnungenſachlicheUnrichtigkeit
vermutenlaſſen.

Reichsgeſeßbl.1934I
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(3)DerNußungswertderWohnungim eigenen

Hauskannin einemHundertſaßdeszuleßtfeſtge-
ſtelltenEinheitswertsdesGrundſtü>sbemeſſenwerden.
(4)DerSteuerpflichtigekannnichteinwenden,daß

dieDurchſchnittſäßezu hochfeſtgeſeßtſeien,

830
BeſteuerungbeiAusland2beziehungen

Das LandesfinanzamtkannbeiEinkünftenaus
Land-undForſtwirtſchaft,ausGewerbebetrieboder
aus ſelbſtändigerArbeitohneRücfſſihtauf dasaus-
gewieſeneErgebnisdieEinkommenſteuerin einem
Pauſchbetragfeſtſeßen,wennbeſondereunmittelbare
odermittelbarewirtſchaftliheBeziehungendesBe-
triebszueinerPerſon,dieimTnlandentwederniht
odernur beſchränktſteuerpflichtigiſt, eineGewinn-
minderungermöglichen.Das Landesfinanzamtent-
ſcheidetnah ſeinemErmeſſen.

831
Pauſchbeſteuerung

DerReichsminiſterderFinanzenkann
1. dieEinkommenſteuerbeiPerſonen,diedur
Juzug aus demAuslandunbeſchränktſteuer-
pflichtigwerden,bis zur Dauervon zehn
Jahren ſeit Begründungder unbeſchränkten
Steuerpflichtin einemPauſchbetragfeſtſetzen,

2, die Beſteuerungder Auslandsbeamtenah-
weichendvon denallgemeinenVorſchriften
regeln.

IV.Zarif
g32

Einkommenſteuertabelle
(1) DiezuveranlagendeEinkommenſteuerbemißt

ſichnah deralsAnlage1 beigefügtenTabelle(Ein-
fommenſteuertabelle).
(2) Für die Anwendungder Einkommenſteuer-

tabellegiltdasfolgende: :
1. LedigſindSteuerpflichtige,diezuBeginndes
Kalenderjahrsnichtverheiratetſind. Sie gelten
abernichtals ledig:
a) wennſie im Kalenderjahrmindeſtensvier
Monateverheiratetwaren;

b) wennſieverwitwetodergeſchiedenſindund
ausihrerEheeinKindhervorgegangeniſt;

c) wennihnenKinderermäßigungzuſteht;
da)wennſieVollwaiſenſind, das fünfund-
zwanzigſteLebens8jahrnoh nichtvollendet
habenundſichin derAusbildungfüreinen
Beruf befinden.

2.KinderermäßigungſtehtdemSteuerpflichtigen,
für minderjährigeKinderzu, diewährendſeinec
SteuerpflichtmindeſtensvierMonateimKalender-
jahr zu ſeinemHaushalt gehörthaben. Die
KinderermäßigungkannaufAntragfür voll-
jährigeKindergewährtwerden,dieaufKoſten
desSteuerpflichtigenfür einenBerufausge-
bildet werdenund das fünfundzwanzigſte
Lebensjahrnohnichtvollendethaben,undzwar
auh dann,wenn ſie niht zumHaushaltdes

268
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Steuerpflichtigengehören.DieKinderermäßigung
wird nur für Kindergewährt,dieunbeſchränkt
ſteuerpflichtigſind. Als KinderimSinn dieſer
VorſchriftgeltennebendenAbkömmlingenauh
Stiefkinder,AdoptivkinderundPflegekinderund
derenAbkömmlinge.

g33
Beſonderewirtſhaf\tliheVerhältniſſe

BeiderVeranlagungwerdenaufAntragbeſondere
wirtſchaftlicheVerhältniſſe,diedieſteuerlicheLeiſtungs-
fähigkeitdesSteuerpflichtigenweſentlichbeeinträch-
tigen,dur< Err1äßigungder Einkommenſteuerbe-
rü>ſichtigt,wenndasEinkommen20000Neichsmark
nichtüberſteigt.DieſerBetragerhöhtſichbeiSteuer-
pflichtigen,denenKinderermäßigungfür mehrals
zweiKinder($32Abſaß2 Ziffer2) gewährtwird,
auf30000Reich8mark.Als beſonderewirtſchaftliche
Verhältniſſeim Sinn des Sabes1 geltenaußer-
gewöhnlicheBelaſtungen
1.dur<UnterhaltvonKindernoderbedürftigen
Angehörigen,auhwennſieniht zumHaushalt
desSteuerpflichtigengehören,

2. dur ſonſtigenotwendigeAufwendungen,die
nichtzudenSonderausgabenimSinndes$10
gehören,insbeſondereAusgabenwegenKrank-
heit,TodesfallsoderUnglücsfalls.

$34
SteuerſätzebeiaußerordentlichenEinkünften
(1) ÜberſteigtdasEinkommen6000Neichsmark

und ſind darinaußerordentlicheEinkünfteenthalten,
ſoiſtaufAntragdieEinkommenſteuerfürdieaußer-
ordentlichenEinkünfteauf10bis25vomHundert,bei
Ledigenauf15bis35vomHundertderaußerordent-
lichenEinkünftezu bemeſſen.Auf dieanderenEin-
künfteiſt dieEinkommenſteuertabelleanzuwenden.
(2) Als außerordentlicheEinkünfteim Sinn des

Abſates1 kommennurin Betracht:
1, Einkünfte,diedieEntlohnungfüreineTätigkeit
darſtellen,dieſih übermehrereJahreerſtre>t,

17,$18Abſah3, :
3.EntſchädigungenimSinnvon$24Yiffer1,
4.Zinſen,dienachden$$14,34und43desGeſeßes
über die AblöſungöffentliherAnleihenvom
16.Juli 1925(Reichsgeſeßbl.T S. 137)beider
EinlöſungvonAusloſungêrechtenbezogenwerden.

(3) DieSteuerſäßenahAbſah1 ſindaufAntrag
auh auf Einkünfteaus außerordentlihenWald-
nubungenanzuwenden,wenneinBeſtandsvergleich
für dasſtehendeHolznichtvorgenommenwird. Als
außerordentlicheWaldnußungengeltenohneUnter-
ſchied.derBetriebs8artalleauswirtſchaftlichenGründen
gebotenenNußungen,dieüberdienah forſtwirt-
ſchaftlihenGrundſäßennachhaltigzu erzielenden
jährlichenregelmäßigenNubßungenhinausgehen.Bei
WaldnuzßungeninfolgehöhererGewalt(Eis-,Schnee-,
Windbruch,JnſektenfraßoderBrand)ermäßigtſih
dienahAbſahÿ1zuberechnendeEinkommenſteuerauf
dieHälfte.

V. EntrichtungderSteuer
1. Vorauszahlungen

$35
BemeſſungundEntrichtungderVorauszahlungen
(1) Der Steuerpflichtigehat am 10.März,

10.Juni, 10.Septemberund10.DezemberVoraus-
zahlungenauf die Einkommenſteuerzu entrichten.
Jede Vorauszahlungbeträgtein Viertelderzuleßt
veranlagtenEinkommenſteuer.Steuerpflichtige,deren
EinkünfteÜberwiegendausLand-undForſtwirtſchaft
herrühren,habenam 10.März und am 10,Juni
Vorauszahlungenin HöheeinesViertelsund am
10,DezembereineVorauszahlungin HöhederHälfte
derzuleßtveranlagtenEinkommenſteuerzuentrichten.
(2)Sind in demderVeranlagungzugrundege-

legtenEinkommenEinkünfteenthalten,vondenen
einSteuerabzug($$38bis45)vorgenommenworden
iſt, ſo bemeſſenſih dieVorauszahlungennah dem
Betrag,umdendiefeſtgeſeßteEinkommenſteuerſhuld
dieSummedernach$47Abſaß1Jiffer2angerechneten
SteuerabzügeÜberſteigt.

$36
Vorauszahlungenin beſonderenFällen

(1)Ft dieSteuerpflichterſtimLaufeinesKalender-
jahrsbegründetworden,ſoſinddieVorauszahlungen,
diebiszumEmpfangdeserſtenSteuerbeſcheidszu
entrichtenſind,nah demEinkommenfeſtzuſehßen,
dasin denauf dieBegründungderSteuerpflicht
folgendenzwölfMonatenvorausſichtlicherzieltwerden
wird.
(2) Jst derZeitraum,für deneinSteuerbeſcheid
erteiltwird,kürzerals einKalenderjahr(Abſah1),
ſoſinddiekünftigenVorauszahlungennachderSteuer
feſtzuſeßen,die ſih ergibt,wenndas demSteuer-
beſcheidzugrundeliegendeEinkommenin einJahres-
einkommenumgerechnetwird.

$37
ErhöhungundHerabſeßungvonVorauszahlungen
(1) Die Vorauszahlungenkönnenerhöhtwerden,

wenndieEinkünfte,dienihtdemSteuerabzugunter-
liegen,vorausſfihtlihum mehrals ein Fünftel,
mindeſtensaberum2000Reich8mark,höherſein
werdenals die der leßtenVeranlagungzugrunde
gelegtenEinkünfte,dieniht demSteuerabzugunter-
legenhaben.
(2) Die Vorauszahlungenkönnenherabgeſeßt

werden,wennderSteuerpflichtigeglaubhaftmacht,
daßſeineEinkünfte,dienichtdemSteuerabzugunter-
liegen,vorausſichtlihum mehrals ein Fünſtel,
mindeſtensaberum1000Reich8mark,niedrigerſein
werdenals dieder leztenVeranlagungzugrunde
gelegtenEinkünfte,dienichtdemSteuerabzugunter-
legenhaben. ,
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2. Steuerabzug vom Arbeitslohn
(Lohnſteuer)

8 38
EntrichtungdexLohnſiener

(1) Bei EinkünftenausnichtſelbſtändigerArbeit
wirddieEinkommenſteuerdur<hAbzugvomArbeits-
lohnerhoben(Lohnſteuer).DerArbeitgeberhatdie
Lohnſteuerfür denArbeitnehmerbei jederLohn-
zahlungeinzubehaltenundan dasFinanzamtab-
zuführen.
(2) WennderArbeitslohnganzoderteilweiſeaus

Sachbezügen($8) beſtehtund derBarlohnzur
De>kungderLohnſteuernichtausreicht,ſo hatder
ArbeitnehmerdemArbeitgebecdenzurDe>ungder
“LohnſteuererforderlichenBetragzu zahlen. Unter-
läßtdasderArbeitnehmer,ſo hatderArbeitgeber
einenentſprechendenTeilderSachbezügenachſeinem
Ermeſſenzurü>zubehaltenund die Lohnſteuerab-
zuführen.
(9) DerArbeitnehmerhaftetnebendemArbeit-
geberfür dieLohnſteuernur,
1.wennderArbeitgeberdenArbeitslohnnichtvor-
ſchriftsmäßiggekürzthatoder

2. wennderArbeitnehmerweiß,daßderArbeit-
geberdie einbehalteneLohnſteuerniht vor-
\hriftsmäßigabgeführthat, und dies dem
Finanzamtnichtunverzüglichmitteilt.

839
BemeſſungderLohnſteuer

(1) Die Lohnſteuerbemißtſi) beimonatlicher
Lohnzahlungnah der als Anlage2 beigefügten
Tabelle(Lohnſteuertabelle).Wird derArbeitslohn
füreinenanderenalsmonatlichenZeitraumgezahlt,
ſobetragendieLohnſtufenunddieLohnſteuerBruch-
teilederBeträgederLohnſteuertabelle,undzwar

fürniht mehralsvierArbeitſtunden..*/;,,
für mehrals vierArbeitſtunden,aber
uichtmehrals einenArbeitstag.….. 26,

für volleArbeit8wochen 8/26
(3) Für dieAnwendungderLohnſteuertabellegilt

dasfolgende:
1. LedigſindArbeitnehmer,dienichtverheiratet
ſind, Nichtals lediggelten:
a) verwitweteodergeſchiedeneArbeitnehmer,
ausderenEheeinKindhervorgegangeniſt;

b) ny denenKinderermäßigungzu-
ſteht;

o)Vollwaiſen,diedasfünfundzwanzigſteLebens-
jahrnohnit vollendethabenundſih in
derAusbildungfür einenBerufbefinden;

2. KinderermäßigungſtehtdemArbeitnehmerfür
minderjährigeKinder($32Abſaß2Yiffer2)zu,
diezu ſeinemHaushaltgehören.Die Kinder-
ermäßigungkannauf Antragfür volljährige
Kinder($32Abſatz2 Ziffer2) gewährtwerden,
die auf KoſtendesArbeitnehmersfür einen
Becuf.-augebilbe!werdenunddas fünfund-
zwanzigſteLebensjahrnochnichtvollendethaben,
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undzwarauchdann,wennſieniht zumHaus-
haltdesArbeitnehmersgebören.Die Kinder-
ermäßigungwirdnur fürKindergewährt,die
unbeſchränktſteuerpflichtigſind.

(3) Für die VerücſichtigungdesFamtilienſtands
(Abſatz2) ſind die Verhältniſſeam Stichtag der
Perſonenſtands8aufnahmevorBeginndesKalender-
jahrsmaßgebendund auf derSteuerkarte($42)
einzutragen.ErhöhtſichdieZahl decFamilien-
angehörigen,ſohatdieGemeindebehördeaufAntrag
dieSteuerkartezuergänzen.DieErgänzungiſ erſt
beiderLohnzahlungzu berü>ſichtigen,beiderdie -
ergänzteSteuerkartevorgelegtwird. ©
(4)DerReichsminiſterderFinanzenbeſtimmtdie

HöhederLohnſteuer,
1, wennderArbeitnehmerdemArbeitgeberkeine
Steuerkarte($42)aushändigt, i

2. wennderArbeitnehmerin mehrerenDienſt-
verhältniſſengleichzeitigſteht,

3. wenndieEhefraudienichtdauerndvomEhemann
getrenntlebt,in einemDienſtverhältnisſteht,

4. wenneinZeitraum,für denderArbeitslohn
gezahltwird,nichtfeſtgeſtelltwerdenkann.

8g40
Bemeſſungder Lohnſteuerbei ſonſtigenBezügen
ErhältderArbeitnehmer- nebendemlaufenden

ArbeitslohnausdemſelbenDienſtverhältnisſonſtige,
insbeſondereeinmaligeBezüge(z.B. Tantiemen,
Gratifikationenuſw.),ſo beträgtdieLohnſteuervon
denſonſtigenBezügen:
1, beieinemledigenArbeitnehmer($39 Abſaÿ2
Siffer1) 16vomHundert;

2. beianderenArbeitnehmern,
a) wennihnenkeineKinderermäßigung($39
Abſay2 Differ„2) ge-
währtwird, 10vomHundert,

b)wennihnenKinderermäßigung($39Abſaß2
Kiffer 2) gewährtwird
für einKind,

eones

8 vomHundert,
für zweiKinder, 6 vomHundert,
für dreiKinder, 3 vomHundert,
fürmehralsdreiKinder,1 vomHundert.

oo ee

$41
BVerücſichtigungbeſondererVerhältuiſſe

(1) AufAntragdesArbeitnehmerswerdenfürdie
BerechnungderLohnſteuerdiefolgendenBeträgevom
Arbeitslohnabgezogen:
1.wenndieWerbungskoſten($9),diebeidenEin-
fünftenausnichtſelbſtändigerArbeiterwachſen,
und dieSonderausgabenim Sinn des$ 10
Abſatz1 Jiffern 2 bis5 undAbſay2 zuſammen
40Reichsmarkmonatlichüberſteigen,der40Reich8-
marküberſteigendeBeitrag;

2. dieSonderausgabenimSinn des$10Abſaß1
SBiffer1;
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3, wennbeſonderewirtſhaftliheVerhältniſſedie
ſteuerlicheLeiſtungsfähigkeitdesArbeitnehmers
weſentlichbeeinträchtigen($33),einvomFinanz-
amtnachſeinemErmeſſenzu beſtimmenderBe-
trag.,

(2) Das Finanzamthatdiena<hAbſay1 vom
ArbeitslohnabzuziehendenBeträgeaufderSteuer-
karte($42)einzutragen.DerAbzugiſ erſtbeider
Lohnzahlungvorzunehmen,beiderdemArbeitgeber
dieSteuerkartemitdieſerEintragungvorgelegtwird.
(3) Der ArbeitnehmerhatdieBerichtigungſeiner

Steuerkarte($42)zubeantragen,wennereineHaus-
gehilfin,für dieereinenAbzugnachAbſahß1Viffer2
erhält,entläßtund innerhalbeinesMonats keine
andereeinſtellt.Der Arbeitnehmerhaftetfür die
Lohnſteuer,die deswegennichterhobenwordeniſt,
weildieSteuerkartenichtberichtigtwordeniſt.

g42
Steuerkarte

Der Arbeitnehmermuß ſi<hfür die Lohnſteuer-
bere<nungvor BeginndesKalenderjahrsoderdes
Dienſtverhältniſſesvon der Gemeindebehördeeine
Steuerkarteausftellenlaſſenund muß dieſedem
Arbeitgeberaushändigen.Der Arbeitgeberhatdie
SteuerkartewährendderDauerdesDienſtverhältniſſes
aufzubewahrenund ſie demArbeitnehmeramEnde
desKalenderjahrsoderbeiBeendigungdesDienſt-
verhältniſſeszurü>zugeben.Der Reichsminiſterder
FinanzenkanneinanderesVerfahrenvorſchreiben.

3. Steuerabzug vom Kapitalertrag
(Aapitalertragſteuer)

$43
SteuerabzugspflichtigeKapitalerträge

(1) BeidenfolgendeninländiſchenKapitalerträgen
wirddieEinkommenſteuerdur<AbzugvomKapital-
ertrag(Kapitalertragſteuer)erhoben:
1. Gewinnanteilen(Dividenden),Zinſen,Ausbeuten
und ſonſtigenBezügenaus Aktien,Kuxen,
Genußſcheinen,AnteilenanGeſellſchaftenmitbe-
ſhränkterHaftung,anErwerbs-undWirtſchafts-
genoſſenſchaftenund Kolonialgeſellſhaften,aus
Anteilenan derReichsbankund an bergbau-
treibendenVereinigungen,diedieRechteeiner
juriſtiſhenPerſon haben. Ausgenommenſind
dieDividendenausVorzugsaktienderDeutſchen
Reichsbahn-Geſellſchaft;

2. EinkünſtenausderBeteiligunganeinemHan-
delsgewerbeals ſtillerGeſellſchafter.

(2) SteuerabzugspflichtigeKapitalerträgeſindauh
beſondereEntgelteoder Vorteile, die nebenden
im Abſatz1 bezeichnetenKapitalerträgenoder an
derenStellegewährtwerden.
(3) Kapitalerträgeſind als inländiſcheanzuſehen,

wennderSchuldnerWohnſiß,Geſchäftsleitungoder
Siß im Junlandhat.

$44
BemeſſungundEntrichtungderKapitaleriragſteuer
(1) DerSchuldnerhatdieKapitalertragſteuermit

10vomHundertderKapitalerträgefürdenGläubiger
einzubehalten.Er hatdenSteuerabzugin demSeit-
punktvorzunehmen,in demdieKapitalerträgedem
Gläubigerzufließen,unddieeinbehaltenenSteuer-
abzügeinnerhalbeinerWochean dasFinanzamt
abzuſühren.DerSteuerabzugiſ au<dannvorzu-
nehmen,wenndieKapitalerträgebeimGläubigerzu
denEinkünftenausLand-undForſtwirtſchaft,aus
Gewerbebetrieb,aus ſelbſtändigerArbeitoderaus
VermietungundVerpachtunggehören.
(2) DemSteuerabzugunterliegendievollenKa-

pitalerträgeohneAbzug.
(3) Der GläubigerhaftetnebendemSchuldner

für dieKapitalertragſteuernur,
1.wennderSchuldnerdieKapitalerträgenicht
vorſchriftsmäßiggekürzthatoder

2.wennderGläubigerweiß,daßderSchuldnerdie
einbehalteneKapitalertragſteuernichtvorſchrifts-
mäßigabgeführthat,unddiesdemFinanzamt
nichtunverzüglichmitteilt.

4. Steuerabzug von ſonſtigen Einkünften
g45

DerReichs8miniſterderFinanzenkannbeſtimmen,
inwieweitbeianderenEinkünftenals Einkünftenaus
nichtſelbſtändigerArbeit($38)undKapitalerträgen
($43)dieSteuerimAbzugsverfahrenzuerhebeniſt.

5. Veranlagung von ſteuerabzugs=-
pflichtigenEinkünften

8:46
(1) BeſtehtdasEinkommenganzoderteilweiſeaus

Einkünften,vondeneneinSteuerabzugvorgenommen
wordeniſt,ſowirdderSteuerpflichtigemitdemEin-
kommenveranlagt,wenn
1,dasEinkommendenBetragvon8000Reichs-
marküberſteigtoder

2. dieEinkünfte,vondenenderSteuerabzugnicht
vorgenommenwordeniſ, mehrals 300Reichs-
markbetragenoder
derSteuerpflichtigeledigiſ undin ſeinemEin-
kommenfapitalertragſteuerpflihtigeEinkünfte
vonmehrals 1000Reichsmarkenthaltenſind.

(2)Werdendieim Abſahß1 bezeichnetenGrenzen
niht überſchritten,ſo findet keineVeranlagung
ſtatt.Die Einkommenſteuer,die auf ſteuerabzugs-
pflichtigeEinkünfteentfällt,gilt in dieſemFall für
denBezieherdieſerEinkünfteals getilgt,wennſeine
Haftungerloſcheniſ ($38Abſaß3,$44 Abſaz3).
(3)Bei derVeranlagungiſ für Werbungskoſten

beiEinkünftenausnichtſelbſtändigerArbeitmindeſtens
ein Pauſchbetragvon 200Reichsmarkabzuſezen.
$10Abſaß4 findetentſprechendeAnwendung.

o
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6. Abſhlußzahlung

8g47
(1)Auf dieEinkommenſteuerſhuldwerdenange-

rechnet:
1. die für das KalenderjahrentrichtetenVoraus-
zahlungen,

2. die dur< SteuerabzugeinbehaltenenBeträge,
ſoweitſieaufdieimKalenderjahrbezogenenEin-
künfteentfallen.

(2) Jt die Einkommenſteuerſhuldgrößerals die
SummederBeträge,dienah Abſaß1 anzurehnen
ſind, ſo iſt der Unterſchiedsbetraginnerhalb eines
Monats nah Bekanntgabedés Steuerbeſcheidszu
entrichten(Abſhlußzahlung).Der Teil derAbſchluß-
zahlung,derdenim Kalenderjahrfälliggewordenen,
abernichtentrichtetenVorauszahlungenentſpricht,iſt
ſofortzu entrichten.
(3) Jſst die Einkommenſteuerſchuldkleinerals die

SummederBeträge,dienah Äbſaß1 anzurechnen
ſind,ſowirdderUnterſchiedsbetragnah Bekanntgabe
desSteuerbeſcheidsdur<Aufre<hnungoderQurük-
zahlungausgeglichen.Beträge,diedur<Steuerabzug
einbehaltenwordenſind,werdennichterſtattet.

VI.Beſteuerungnah demBerbrauch
848

(1)DerSteuerpflichtigekannnahdemVerbrauch
beſteuertwerden,wennderVerbrauchimKalenderjahr
10000Reich8marküberſtiegenhatundummindeſtens
dieHälftehöheriſt als dasEinkommen.DerBetrag
von10000Reichsmarkerhöhtſichumje2000Reichs-
markfür jedesKind, für das demSteuerpflichtigen
eineKinderermäßigungnah $32Abſay2 Qiffer2
gewährtwird.
(2)ZumVerbrauchgehörenalleAufwendungen

desSteuerpflichtigenfür ſeinenHaushaltund für
ſeineLebensführungund die Lebensführungſeiner
Angehörigen.
(3)QumVerbrauchgehörennicht:
1. dieSonderausgaben($10Abſatz1);
2. dieSteuernvomEinkommenund die Ver-
mögenſteuer;

3, Ausgabenfür AusſteuernoderAusſtattungen,
ſoweitſie das denVerhältniſſendesSteuer-
pflichtigenentſprechendeMaß nichtüberſtiegen
haben;

4. Ausgabenfürpolitiſche,wiſſenſchaftliche,kfünſt-
leriſche,mildtätigeodergemeinnützigeQwee;

9. Ausgaben,die dur<Krankheiten,Todesfälle
oderUnglüsfälle oderdur körperlicheoder
geiſtigeGebrechenverurſachtſind;

6. Aufwendungen,diedur<hGeburteinesKindes
entſtandenſind;

7. außerordentlicheAufwendungen,diedur den
Unterhaltoderdie ErziehungeinesKindes
oderdenUnterhalteinesbedürftigenAnge-
hörigenentſtandenſind;

8, Aufwendungenaus ſozialenBeweggründen
fürArbeitnehmeroderfrühereArbeitnehmer
oderfür ihreAngehörigen;

Reichsgeſeßbl.1934I]
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9. derTeil desVerbrauchs,denderSteuer-
pflichtigebeſtrittenhat
a) ausEinkommen,daserin denleßtendrei
Jahrenverſteuert,aberniht verbraucht
hat,

b) ausBezügen,dienach$3 ſteuerfreiſind,
oderausBezügen,diedemSteuerpflich-
tigennach$22Ziffer1BuchſtabecSah 2
niht zuzurechnenſind.

(4)Die Einkommenſteuernah demVerbrauchbe-
trägtnurdieHälftederSteuer,dieſichausderEin-
kommenſteuertabelleergibt. Wenn der ſi danach
ergebendeSteuerbetraggeringeriſ als derSteuer-
betrag,derſih beiQugrundelegungdesEinkommens
ergebenwürde,ſo iſt der Beſteuerungnicht der
Verbrauch,ſonderndasEinkommenzugrundezulegen.

VII. Beſteuerungbeſchränkt
Steuerpflichtiger

849
VeſchränktſteuerpflichtigeEinkünfte

JuländiſcheEinkünfteim Sinn der beſchränkten
Einkommenſteuerpflicht($ 1 Abſatz2) ſind:
1. EinkünfteauseinerimJnland betriebenenLand-
und Forſtwirtſchaft($$13,14);

2. Einkünfteaus Gewerbebetrieb($$15,16),für
den im Jnland eineBetriebſtätteunterhalten
wird odereinſtändigerVertreterbeſtelltiſt, und
Einkünfteaus der VeräußerungeinesAnteils
an einerinländiſchenKapitalgeſellſchaft($17);

3, Einkünfteaus ſelbſtändigerArbeit($18),dieim
Inlandausgeübtoderverwertetwirdoderworden
iſt;

4.Einkünfteaus nichtſelbſtändigerArbeit($19),
die im Jnland ausgeübtoderverwertetwird
oderwordeniſt, und Einkünfte,die aus in-
ländiſchenöffentlihenKaſſeneinſchließlihder
KaſſenderDeutſchenReichsbahn-Geſollſchaftund
derReichsbankmitRüſſichtaufeingegenwärtiges
oderfrüheresDienſtverhältnisgewährtwerden;

5. Einkünfteaus Kapitalvermögenim Sinn des
$20Abſatz1Ziffern1und2,wennderSchuldner
Wohnſiß,GeſchäftsleitungoderSiß im Jnland
hat,undEinkünfteim Sinn des$20Abſag1
Ziffern3 und4, wenn das Kapitalvermögen
durchinländiſchenGrundbeſiß,dur inländiſche
Rechte,die den Vorſchriftendes bürgerlichen
RechtsüberGrundſtückeunterliegen,oderdur
Schiffe,die in ein inländiſhesSchiffsregiſter
eingetragenfind,unmittelbarodermittelbarge-
ſichertiſt. Ausgenommenſind dieDividenden
aus Vorzugsaktiender DeutſchenReichsbahn-
Geſeliſchaftund Yinſen aus Anleihenund
Forderungen,die in einöffentlichesShuldbuch
eingetragenſind oder über die Teilſchuldver-
ſchreibungenausgegebenſind;

6. Einkünfteaus Vermietungund Verpachtung
($21),wenndasunbeweglicheVermögen,die
SachinbegriffeoderRechteim Jnland belegen
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oderin eininländiſchesöffentlihesBuchoder
Regiſtereingetragenſindoderineinerinländiſchen
Betriebſtätteverwertetwerden;

7. ſonſtigeEinkünfteim Sinn des$22Yiffer1,
ſoweitſiedemSteuerabzugunterworfenwerden
($45);

8. ſonſtigeEinkünfteim Sinndes $22Ziffer2,
ſoweites ſi<hum Spekulationsgeſchäftemit in-
ländiſchenGrundſtükenodermit inländiſchen
Rechtenhandelt,die den Vorſchriftendes
bürgerlichenRechtsüberGrundſtückeunterliegen.

$50
(1)BeſchränktSteuerpflichtigedürfenWerbungs-

koſten($9)nurinſoweitabziehen,alsfiemitinländi-
ſchenEinkünftenin wirtſchaftlichemQuſammenhang
ſtehen,DieVorſchriftendes$10(Sonderausgaben),
des$33 (BeſonderewirtſchaftlicheVerhältniſſe)und
des$34(SteuerſäßebeiaußerordentlichenEinkünften)
ſindniht anwendbar.
(2)Bei Einkünften,diedemSteuerabzugunter-

liegen,undbeiEinkünftenimSinndes$20Abſaß1
Qiffern3 und4 iſ für beſchränktSteuerpflichtigeein
Ausgleih($2Abſaß2)mitEinkünftenausanderen
Einkunftsartennichtzuläſſig.
(3)DieEinkommenſteuerbemißtſichbeibeſchränkt

Steuerpflichtigen,ſoweitſieveranlagtwerden,nah
derSteuerfür verheirateteSteuerpflichtigeohne
Kinder.
(4)Die Einkommenſteuerfür Einkünſte,diedem

SteuerabzugvomArbeitslohnodervomKapital-
ertragunterliegen,gilt beibeſchränktSteuerpflich-
tigendur<denSteuerabzugals abgegolten.Die
HöhederLohnſteuerbeſtimmtderReichsminiſterder
Finanzen. ,
(s)DasFinanzamtkanndieEinkommenſteuerbei

beſchränktSteuerpflichtigenganzoderzum Teil
erlaſſenodecin einemPauſchbetragfeſtſezen,wenn
esausvolkswirtſchaftlihenGründenzwe>mäßigiſ
odereinegeſonderteBerechnungderEinkünftebe-
ſondersſhwierigiſt.
(6)Das Finanzamtkanndie Einkommenſteuer

von beſchränktſteuerpflihtigenEinkünſten,ſoweit
dieſeniht bereitsnah F$38 bis 45demSteuer-
abzugunterliegen,im WegdesSteuerabzugser-
heben,wenndieszur SicherſtellungdesSteuer-
anſpruchszwe>mäßigiſt. DasFinanzamtbeſtimmt
hierbeidieHöhedesSteuerabzugs.

851
(1) Das- Geſehßist erſtmaligauf Veranlagungen

für das Kalenderjahr1934anzuwenden.Bei den
Veranlagungenfür dieKalenderjahre1934und1935
trittim$13Abſatz3

andieStelledesBetragsvon8000Reichsmark
einſolchervon12000Reichsmarkund

andieStelledesBetragsvon3000Reichsmark
einſolchervon6000Reichsmark.

(2)DieVorſchriftenüberdieLohnſteuerſindauf
denArbeitslohnanzuwenden,derfüreinenahdem
31,Dezember1934erfolgendeDienſtleiſtunggewährt
wird.
(3s)Die VorſchriftenüberdenSteuerabzugvom

Einkünfteanzuwenden,diedemSteuerpflichtigennach
dem31,Dezember1934zufließen.

8g52
(1) Die Vorſchriftenüberdie Eheſtandshilfeder
Lohn- und Gehaltsempfänger(AbſchnittV des
GeſeßeszurVerminderungderArbeitsloſigkeitvom
1,pun 1933,Reichsgeſehbl.T S. 323)ſindaufden
Ardeitslohn,derfürdieZeitnachdem31.Dezember
1934gewährtwird,niht mehranzuwenden.
(2)DieEheſtandshilfederVeranlagten(AbſchnittV

desGeſeßeszurVerminderungderArbeitsloſigkeit
vom1.Juni 1933,‘Reichsgeſebbl.T S. 323)wird
niht von denEinkünſtenerhoben,die der Ver-
anlagungfür dasKalenderjahr1934odereinſpäteres
Kalenderjahrzugrundeliegen.
(3)Auf diefür dasKalenderjahr1934feſtgeſeßte

EinkommenſteuerſhuldwirddiefürdasKalenderjahr
1934entrichteteEheſtandshilfeangerechnet,

g53
(1) Bei Steuerpflichtigen,beidenenaufGrund

desGeſehesüberdieEinkommensbeſteuerungfür1933
vom21.Dezember1933(Reichsgeſeßbl.1934Teil TL
S. 1)dieEinkommenſteuerfür einenvomKalender-
jahr 1933abweichendenSteuerabſchnittfeſtgeſeßt
wordeniſt,erhöhtſichdieEinkommenſteuerſhuldfür
das Kalenderjahr1934um einZwölftel für jeden
Monat,der ſeit demEndedesSteuerabſchnitts
1932/33bis zum31.Dezember1933verſtricheniſt.
(2) Auf dienah Abſaÿ1 erhöhteSteuerſchuld

werdenangerechnet:
1. diefür dieZeit ſeitdemEndedesSteuer-
abſchnitts1932/33biszumEndedesKalender-
jahrs1934entrichtetenVorauszahlungenauf
dieEinkommenſteuerundaufdieEheſtandshilfe
derVeranlagten,

2, die dur<SteuerabzugeinbehaltenenBeträge,
ſoweitſie auf die in derZeit ſeit demEnde
desSteuerabſchnitts1932/33bis zumEnde
des Kalenderjahrs1934bezogenenEinkünſte
entfallen.

Berlin,16.Oktober1934.

Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler

Der Reichsminiſter der Finanzen
Graf S<hwerin von Kroſigk



Nr. 119— Tag derAusgabe:Berlin,den24.Oktober1934 1019
Anlage 1
(zu$32)

Einkommenſteuertabelle
Einkommen Die een LrtrOg beieinem gtejve$2blah2) E ae 1 naa

- Ledigen®)Verhei-| 2 3 4 | |Stunbeteag
Quae Meg rateten| ind| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| er9
AM AA AK | PK IK AK 3K RA | PA | AA

1 2 8 4 5 6 7 8 9 10

mehr
als
560bis 675 600 10 — — — — — — -
6755» 825 750) 27 — — — — — — -

86» 976 90 4 4 —-—| -
976 » 1125 1050 65 26 — — — — — -

1125 » 1275 1200 84 38 10 — — — — -

1275 » 1426 1.350 104 50 22 — — — — -

14% » 1676 1500 125 62 34 10 — — — -

1575 » 1726 1650 165 74 46 22 — _— — -

1726 » 1925 1800 205 88 58 34 — — — -

1925 » 2250 2100 256 118 82 58 14 — — -

2260» 2650 2400| 34| 18| 11 81 8 — |— -
2660 » 2850 2700 360 178 138 101 62 5 ua -

2850 » 3150 "3000 420 215 164 120 78 29 _ —_-

31560» 3460 8300| 48 254 189 140 91 49 — =

3450 » 3800 3600 563 294 216 159 104 66 == ==

3800 » 4250 4000 640 342 249 185 122 63 13 13

4250 » 4750 4500 736 416 293 225 152 73 15 15

4750 » 5250 5000 832 490 344 265 182 90 17 17

5250 » 5750 |; 5500 928 565 418 316 212 107 19 19

5750 » 6250 6000| 1024 640 492 376 242 124 21 2l

6250 » 6750 65300| 1144 715 566 436 272 | 141 | 24 24

6750 » 7260 7000| 1264 790 640 496 3022| 168 28 28

#)Bei Ledigen,diena<$ 32Abſaÿ2 Ziffer1 desGeſeesniht als lediggelten,iſt dieEinkommenſteuerausSpalte4 abzuleſen.
WirddemSteuerpflichtigenKinderermäßigunggewährt,ſo iſt dieEinkommenſteuerausdenSpalten5ff. abzuleſen.
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: Die Einkommenſteuer beträgt bei einem Für ſedes

' _ Ledigen®)Verhei- 1 9 3 4 5 Cibi
Stufe Mittelbetrag rateten Kind Kinder| Kinder| Kinder| Kinder Y

AM RM RAM AM ANM ZA RM AHA AA RM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

mehr
als

7250 bis 7750 7500| 1384 865 TIS 556 332 175 30 30

7750| » 8250 8000| 1504 940 790 616 362 192 32 32

8250 » 8750 8500| 1624| 1015 865 685 392 210 72 72

8750 » 9250 9000| 1744| 1090 940 760 424 260 120| * 120

9250 » 9750 9500| 1864| 1165| 1015 835 484 316 170 130

9750 » 10250 10000| 1984} 1240| 1090 910 544 376 220 140

10250 » 10750 10500| 2128| 1330| 1165 985 604 436 270 140

10750 » 11250 11000| 2272| 1420} 1240| 1060 670 496 328 148

11260 » 11750 11500| 2416| 1510} 1330| 1135 T45 956 388 158

11750 » 12500 12000| 2560| 1600| 1420| 1210 820 616 448 168

12500 » 13500 13009| 2848| 1780| 1600| 1384 970 760 568 168

13500 » 14500 |* 14000} 3136| 1960| 1780| 1564| 1120 910 700 180

14500 » 15500 15000| 3488| 2180| 1960| 1744| 1276| 1060 850 210

15500 » 16500 16000| 3840| 2400| 2180| 1924| 1456| 1210| 1000 210

16500 » 17500 17000| 4192| 2620| 2400| 2136| 1636| 1384| 1150 210

17500 » 18500 18000} 4544 |2840| 2620| 2356| 1816| 1564| 1312 22a

18500 » 19500 19000| 4960| 3100| 2840| 2576| 200 | 174} 1493 262

19500 » 20500 20000| 5376| 3360| 3100| 2796| 2224| 1924| 1672 252

20500 » 21500 21000| 5792| 3620| 3360| 3048| 2444| 2136| 182 ' 25A

21500 » 22500 22000| 6208| 3880| 3620| 3308| 2664| 2356| 2048 268

22500 » 23500 23000| 6688| 4180| 3880| 3568| 2892| 2576| 2268 308

23500 » 24500 24000| 7168| 4480| 4180| 3828| 3152| 2796| 8248 308

24500 » 25500 25000| 7648| 4780| 4480| 4120| 3412| 3048| 2708 308

25500 » 26500 26000| 8128| 5080| 4780| 4420| 3672| 3308| 2944 324

26500 » 27500 27000| 8688| 5430| 5080| 4720| 3940| 3568| 3204 364

*) Bei Ledigen,diena<$ 32Abſay2 Ziffer1 desGeſezesniht als lediggelten,iſt dieEinkommenſteuerausSpalte4 abzuleſen.
Wird demSteuerpflichtigenKinderermäßigunggewährt,ſo iſt dieEinkommenſteueraus denSpalten5ff. abzuleſen.



Nr. 119— TagderAusgabe:Berlin,den24.Oktober1934 | 1021
Die Einkommenſteuer beträgt bei einem Fârjedes

Einkommen Steuerpflihtigen,demKinderermäßigung"Kind($2Abſah2) debigens)finderlos gewährtwirdfür iet
Stufe Mittelberg| | ratetenaind| Siber| Siber| Sieber| SirberC
AA | _RAK AM ARA| RA RA AK | AA RA | AA

1 2 8 4 5 6 7 8 9 10

mehr
als :

27500bis28 500 28000| 9248| 5780| 5430| 5020| 4240| 3828| 3464 364

28 500 »29 500 29000| 9808| 6130| 5780| 5360| 4540| 4120| 3724 364

29600 »30 500 30000| 10368| 6480| 6130| 5710| 4840| 4420| 4000 380

30500 »31 500 31000| 10928| 6830| 6480| 6060| 5150| 4720| 4300 420

3165600» 32500 32000| 11488| 7180| 6830| 6410| 5500| 5020| 4600 420

32500 »33 500 33000| 12048| 7530 | 7180| 6760| 580 | 5360| 4900 420

33500 » 34500 34000| 12608| 7880| 7530| 7110| 6200| 5710| 5220 440

34500 »36 500 35000| 13168 | 8230| 7880| 7460| 6550| 6060| 5570 490

35 500 »36 500 36000| 13728| 8680| 8230| 7810| 6900| 6410| 5920 490

36 600 » 37500 37000| 14288| 8930| 8580| 8160| 72560| 6760| 6270 490

376500» 38500 38000| 14848} 9280| 8930| 8510| 7600| 7110| 6620 490

38500»39500 39000| 15408| 9630| 9280| 8860| 7950| 7460| 6970| 490
39500 » 40500- 40000| 15968| 9980| 9630| 9210| 8300| 7810| 7320 490

40600 » 41500 41000| 16528| 10330| 9980| 9560| 8650| 8160| 7670 490

41500 » 42500 42000| 17088| 10680| 10330| 9910| 9000| 8510| 8020 490

42600 » 43500 43000| 17-648| 11030| 10680| 10260| 9350| 8860| 8370 490

43 500 » 44500 44000| 18208| 11380} 11030| 10610| 9700| 9210| 8720 490

44600 » 45500 45000| 18768| 11730| 11380| 10960| 10050| 9560| 99070 490

45600 » 46500 46000| 19328| 12080| 11730| 11310| 10400| 9910| 9420 490

46600 » 47500 47000| 19888| 12430| 12080| 11660| 10750| 10260| 9770 490

47500 » 48500 48000| 20448| 12780| 12430| 12010| 11100| 10610| 10120 490

48500 » 49500 49000| 21008| 13130| 12780| 12360| 11450| 10960| 10470 490

49600 » 50500 50000| 21568| 13480| 13130| 12710| 11800| 11310| 10820 490

560500» 51500 01000f 22208| 13880| 13480| 13060| 12150| 11660| 11170 490

51500 » 52500 52000| 22848| 14280| 13880| 13410|}12500| 12010| 11520 490

%)Bei Ledigen,die nah $ 32 Abſay 2 Ziffer1 desGeſezesnichtals lediggelten,iſt die Einkommenſteueraus Spalte 4 abzuleſen,
WirddemSteuerpflichtigenKinderermäßigung.gewährt,ſo ist dieEinkommenſteuerausdenSpalten5|. abzuleſen.
Reich8geſehbl.1934I 270
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Die Einkommenſteuer beträgt bei einem ife jibes
Einkommen Steuerpflichtigen,demKinderermäßigung ‘Kind

($2 Abſahÿ2) finderlos gewährtwird für ermäßigt
m z ſichder; Ledigen®)|Verhei- 1 9 3 4 5 Steuerbetrag

Stufe Mittelbetrag rateten| Find| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| *“,Gp.9
RAM RM RM HM RA VTA PAM RM RM RM
1 2 3 1 5 6 7 8 9 10

mehr
als

52500 bis 535090 53000| 23488| 14680| 14280| 13800| 12850| 12360| 11870 490

53500 » 54500 54000| 24128| 15080| 14680| 14200| 13200| 12710| 12220 490

54500 » 55500 55000| 24768| 15480| 15080| 14600 13560| 13060| 12570 490

55500 » 56500 56000| 25408| 15880| 15480| 15000| 13960| 13410| 12920 490

‘56500 » 57500 57000| 26048| 16280| 15880| 15400| 14360| 13800| 13270 490

57500 » 68500 58000 |}26688| 16680| 16280| 15800| 14760| 14200| 13640 510

58500 » 59500 59000| 27328| 17080| 16680| 16200| 15160| 14600| 14040 560

59500 » 60500 60000| 27968| 17480| 17080 16 600| 15560| 15000| 14440 560

60500 » 61500 61000| 28608| 17880| 17480| 17000| 15960| 15400| 14840 560

61500 » 62500 62000-| 29248 18280| 17880| 17400| 16360| 15800| 15240 560

62500 » 63500 63000| 29888| 18680} 18280| 17800| 16760| 16200| 15640 560

63500 » 64500 64000| 30528| 19080| 18680| 18200| 17160| 16600| 16040 560

64500 » 65500 65000| 31168| 19480| 19080| 18600| 17560| 17000| 16440 560

65500 » 66500 66000| 31808| 19880| 19480| 19000| 17960| 17400| 16840 560

68500 » 67500 67000| 32448| 20280| 19880| 19400| 18360| 17800| 17240 560

67500 » 68500 68000| 33088| 20680| 20280| 19800| 18760| 18200| 17640 560

68500 » 69500 69000| 33728| 21080| 20680| 20200| 19160| 18600| 18040 560

69500 » 70500 70000| 34368| 21480| 21080| 20600| 19560| 19000| 18440 560

70500 » 71500 71000| 35008| 21880| 21480| 21000| 19960| 19400| 18840 560

71500 » 72500 72000| 35648| 22280| 21880| 21400| 20360| 19800| 19240 560

72500 » 73500 73000 |}36288| 22680| 22280| 21800| 20760| 20200| 19640 560

73500 » 74500 74000| 36928| 23080| 22 680| 22200| 21160| 20600| 20040 560

74500 » 75600 75000| 37500| 23480| 23080| 22600| 21560| 21000| 20440 560

75500 » 76500 76000| 38000} 23880| 23480 | 23000 21960| 21400| 20840 560

76500 » 77500 77000| 38500| 24280| 23880| 23400| 22360| 21800| 21240 560



,

Nr. 119 — Tag derAusgabe:Berlin,den24.Oktober1934 1023

Die Einkommenſteuer beträgt bei einem Fürjedes
Einkommen Steuerpflihtigen,demKinderermäßigungE($2Abſatz2) kinderlos gewährtwirdfür ermäßigt

' Ledigen*®)|Verhei- 1 | 9 3 4 5 Steuerbetrag
Gia ltAlelukg rateten| Find| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| “i
ARA AM AMK RK AA AM AK AM AMK AA
1 2 3 1 5 6 7 8 9 10

mehr
als

77500bis 78500 78000| 39000| 24680| 24280| 23800| 22760| 22200| 21640 560

78500 » 79500 79000| 39500| 25080| 24680| 24200| 23160| 22600| 22040| 560

79500 » 80500 80000| 40000| 25480| 25080| 24600| 23560| 23000| 22440 560

80500 » 81500 81000| 40500| 25880| 25480| 25000| 23960| 23400| 22840 560

81500 » 82500 82000| 41000| 26280 25880| 25400| 24360| 23800| 23240 560

82500 » 83500 83000| 41500|}26680| 26280| 25800| 24760| 24200| 23640 560

83500 » 84500 84000| 42000| 27080| 26680| 26200| 25160| 24600| 24040 560

84500 » 85500 85000| 42500| 27480| 27080| 26600| 25560| 25000| 24440 560

85500 » 8 500 86000| 43000| 27880| 27480| 27000| 25960| 25400| 24840 560

86500 » 87500 87000| 43500| 28280| 27880| 27400| 26360| 25800| 25240 560

87500 » 88500 88000| 44000| 28680| 28280| 27800| 26760| 26200| 25640 560

88500 » 89500 89000| 44500 ' 29080| 28680| 28200| 27160| 26600| 26040 560

89 500 » 90500 90000| 45000| 29480| 29080| 28600| 27560| 27000| 26 440 560

90500 » 91500 91000| 45500| 29880| 29480| 29000| 27960| 27400| 26840 560

91500 » 92500 92000| 46000| 30 280| 29880| 29400| 28360| 27800| 27240 560

925600» 93500 93000| 46500| 30680| 30280| 29800| 28760| 28200| 27640 560

23500 » 94500 94000| 47000| 31080| 30680| 30200| 29160| 28600| 28040 560

94500 » 95500 95000| 47500| 31480| 31080| 30600| 29560| 29000| 28440 560

95500 » 96500 96000} 48000| 31880| 31480| 31000| 29960| 29400| 28840 560

96500 » 97500 97000| 48500| 32280| 31880| 31400| 30360| 29800| 29240 560

97500 » 98500 98000| 49000| 32680| 32280| 31800| 30760| 30200| 29640 560

98.500» 99500 99000| 49500| 33080| 32680| 32200| 31160| 30600| 30040 560

99500 » 100500 100000} 50000| 33480| 33080| 32600| 31560| 31000| 30440 560

100500 » 101500 101000| 50500| 34480| 34080| 33600 32560| 32000| 31440 560

101500 » 102500 102000] 51000| 35480| 35080| 34600| 33560| 33000| 32440 569

Wird demSteuerpflichtigenKinderermäßigunggewährt,ſo iſt dieEinkommenſteueraus denSpalten5ff. abzuleſen.
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Die Einkommenſteuer beträgt bei einem Fürjedes
Einkommen Steuerpflichtigen,demKinderermäßigung “Kind($2Abſaß2) kinderlos gewährtwirdfür enigiat

» . ih der' Ledigen®)|Verhei- 1 2 3 4 5 Steuerbetrag
Shüſe Miliobetrag rateten Kind Kinder Kinder Kinder Kinder e ME
RAM RMA RM RA A RAM RAM RAM RA RA

1 2 8 4 5 0 T 8 9 10

mehr
als

102500bis103500 103000| 51500 36480|}36080| 35600| 34560| 34000| 33440 560
103500 » 104500 104000| 52000| 37480| 37080| 36600| 35560| 35000| 34440 560
104500» 105500 105000| 52500| 38480| 38080| 37600| 36560| 36000| 35440| 560
105500 » 106500 106000| 53000| 39480| 39080| 38600| 37560| 37000| 36440 560
106600 » 107500 107000| 53500| 40480| 40080| 39600| 38560| 38000| 37440 560
107500» 108500| ‘108000| 54000| 41480| 41080| 40600| 39560| 39000| 38440 560
108500 » 109500 109000| 54500| 42480| 42080| 41600| 40560| 40000} 39440 560
109500 » 110500 110000| 55000| 43480| 43080| 42600| 41560| 41000| 40440 560
110500» 111500 111000| 55500| 44400| 44080| 43600| 42560| 42000| 41440 560
111500» 112500 112000| 56000| 44800| 44800| 44600| 43560| 43000| 42440 560
112500» 113500 113000| 56500| 45200| 45200| 45200| 44560| 44000| 43440 560
113500» 114500 114000| 57000| 45600| 45600| 45600| 45560| 45000| 44440 560
114500» 115500 116000} 57500| 46000| 46000| 46000| 46000| 46000| 45440 560
115500» 116500 116000| 58000| 46400| 46400| 46400| 46400| 46400| 46400 560
116500 » 117500 117000| 58500| 46800| 46800| 46800| 46800| 46800| 46800 560
117500» 118500 118000| 59000| 47200| 47200| 47200| 47200| 47200| 47200 660
118500» 119500 119000| 59500| 47600| 47600| 47600| 47600| 47600| 47600 560

: Bei den höheren Einkommenſtufen beträgt die Einkommenſteuer
Einkommen

($2 Abſah2) beiLedigen bei allenübrigenSteuerpflichtigen
50vomHundert 40vomHundert

Stufe : Mittelbetrag des Einkommens (Spalte 2)
zum Beiſpiel:

AHA AM RM RA
1 2 3 4

mehr
als

119500bi8 120500 120000 60000 ' 48000

120500 » 121500 121000 “60500 48400

121500 » 122500 122000 61000 48800

#)Bei Ledigen,dienah $32 Abſah2 Ziffer1des-Geſegesuichtals lediggelten,iſt dieEinkommenſteuerausSpalte4 abzuleſen.
Wird demSteuerpflichtigenKinderermäßigunggewährt,ſo iſt dieEinkommenſteueraus denSpalten5ff. abzuleſen,
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Nr. 119— TagderAusgabe:Berlin,den24.Oktober1934 1025
Einkommen Vei den höheren Einkommenſtufen beträgt die Einkommenſteuer

($2 Abſay2) beiLedigen beiallenübrigenSteuerpflichtigen
50vomHundert 409vomHundert

Stufe Mittelbetrag des Einkommens (Spalte 2)
zum Beiſpiel:

RM RM AM HM
2 2 3 4

mehr
als

122500 bis 123500 123000 61600 49200
123500 » 124500 124000 62000 49600
124500 » 125500 125000 62500 : 50000
125500 » 126500 126000 63000 50400
126500 » 127500 127000 63500 50800
127600 » 128500 128000 64000 51200
128500 » 129500 129000 64600 51600
129500 » 130500 130000 66000 52000
130500» 131500 131000 65500 52400
131500» 132500 132000 66000 52800
132500 » 133500 133000 66 500 53200
133500 » 134500 134000 67000 53600
134500 » 135600 135000 67500 54000
135500 » 136500 136000 68,000 54400
1365600» 137500 137000 68500 54800
137500 » 138500 138009 69000 56200
138500 » 139500 139000 69500 55600
139500 » 140500 140000 70000 56000

144500 » 145500 145000 72500 58000
149500 » 150500 150000 75000 60000
154500 » 155500 155000 77500 62000
159500 » 160500 160000 80000 64000
164500 »165 500 165000 82500 66000
169500 » 170500 170000 85000 68000
174500 » 175500 175000 87500 70000
179500 » 180 500 180000 90000 72000
1846500»18656600 185000 92500 74000

Reichsgeſepbl.19341 271
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($2 Abfay2) bei Ledigen beiallenübrigenSteuerpflichtigen
50vomHundert 40vomHundert

Stufe Mittelbetrag des Einkommens (Spalte 2)
zum Beiſpiel:

RA RA Rel AHA
L 2 3 4

mehr
als :

189500bis 190500 190000 95000 76000
194500» 195500 195000 97500 78000
199500» 200500 200000 100000 80000

209500» 210500 210000 105000 84000
219500» 220500 220000 110000 88000
229500» 230500 230000 115000 92000
239500» 240500 240000 120000 96000
249500» 250500 250000 125000 100000
259500» 260500 260000 *130000 104000
269500» 270500 270000 135000 108000
279500» 280500 280000 140000 112000
289500» 290500 290009 145000 116000
299500» 300500 300000 150000 120000

349500» 350500 350000 175000 140000
399500» 400500 400000 200000 160000
449500» 450500 450000 225000 180000
499500» 500500 500000 250000 200000

599500» 600500 600000 300000 240000
699500» 700500 700000 350000 280000
799500» 800500| 800000 400000 320000
899500» 900500 900000 450000 360000
999 500»1000500| 1000090 500000 400000

1499500»1500500| 1500000 750000 600000
1999500»2000500| 2009000 1000000 800000
2499500»2500500| 2500000 1260000 1000000
2999500» 3000500| 3000000 1500000 1.200000



Lohnſteuertabelle Anlage2
(beimonatlicherLohnzahlung) (u90

Stufe Die Lohnſteuerbeträgtbeieinem

T0en er Arbeitnehmer,demKinderermäßigunggewährtwird für
le, Monatslohn neh lenAr: 1 2 a 5 y g 5 “E 5 iù
° mer*) Pete Kind| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder

RM RHA FK FMH FA PA FA PA | FAK FMK RA | RAK| RA
E 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

mehrals—bis
1| 80,08—91 0,78| — — — — — — — — -—— — -
2 91—104 1,82| — — — — — — — — —- E =
3 104—117 3,64| 1,30| — — — — — — — — — -
4 117—130 0,46| 2,08| — — — — — — — — — -
5 130—143 7,28| 3,38} 0,78| — — — — — — = = -
6 143—156 9,10] 4,42| 1,82| — — -—— — — — —- — =
7 1566—1691 10,92| 5,46| 2,86| 1,04| — — — — — — — -
8 169—182|}13,52| 6,50| 4,16}1,82| — — — — — — — -
9 182—195 16,12| 7,80| 4,94| 2,86| — — — —- —- — —- -
10 195—208| 18,46| 8,84] 5,98| 4,16| 0,52| — — — — -— — -
11 208—221|] 21,06| 10,14| 7,02}4,94] 1,56| — — — — — — -
12 221—2341 23,92| 11,44|8,32| 5,98| 2,60| — — — — —— — -
18 234—247| 27,04| 12,74| 9,62| 7,02| 3,64| — — -— — — — -
14 247—26091]29,90| 14,30| 10,02| 7,80| 4,68| — — —— — — — -
15 260—273|}33/02| 15,86| 11,96| 8,58| 5,72| 0,78| — — — — -
16 273—2861 34,84| 17,68| 13,—| 962| 6,24) 1,82) -- — — — — -
17 286299 } 37,96| 19,50| 14,04| 10,40| 6,76| 3,12| — — —- — — -
18 299—312| 40,82| 21,06| 15,84| 11,18| 7,54| 4,16| — — — — -
19 312—3251]43,42| 22,62| 16,88| 11,96| 7,80| 4,42| — — an + — -
20 3206—88388| 46,02| 23,92| 17,42| 13,—| 8,58| 4,42| — — — — — -
21 338—301| 48,36| 25,48| 18,46| 13,78| 9,10| 4,68| — — — — —- -
22 361—364|}50,98| 27,04| 19,76| 14,56| 962| 5,20}0,26| — — — — -
23 364—377| 53,56| 28,60| 20,80| 15,34| 10,40| 5,20| 1,04| — — — — -
24 377-—390| 55,90| 30,16| 21,84| 16,38| 10,92| 5,46| 1,04| — — - — -
25 390—403| 58,50| 31,72| 22,88| 17,16| 11,44| 5,72| 1,80| — — —— — -
26 403—416| 61,10| 33,28| 24,18| 17,94| 11,96| 5,98| 1,30| — — — — -
27 416-429| 63,44| 34,84| 25,48| 18,72| 12,74| 6,24| 1,380| -— — — — -
28 429-442 1}66,04| 36,40| 26,78| 19,76| 13,26| 6,50| 1,380| — — — -— -
29 4422—4551}68,38| 38,48| 28,84| 20,54| 13,78| 7,02| 1,380|— — — — —-
30 466—468| 70,98| 40,56| 29,90| 21,32| 14,80| T7,28|1,56) — — — — -
31 468—4811 73,58| 42,64| 31,98| 22,88| 15,08| 7,54| 1,58| — — — — -
32 481494 | 76,18| 44,72| 33,80| 24,18| 15,86| 8,06| 1,56| — — — — -
33 494—507 78,52| 46,80| 35,88| 26,—| 16,64| 8,84| 1,56| — — — — -
34 507—520| 81,12| 48,88| 37,96| 27,56| 17,42| 9,10) 1,56| — — — — -
35 520—533 83,46| 50,96| 39,78| 29,38| 18,20| 9,62| 1,56 — -— — — -
36 533——046| 86,06| 53,56| 41,86| 31,20| 19,24| 10,14| 1,82| — — — — -
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Stufe t Die Lohnſteuerbeträgtbeieinem

ledigenfide Arbeitnehmer,demKinderermäßigunggewährtwirdfür
Arbeit-| heirate-

he. Monatslon| neh,ſen) 1 (23a sl6elrls lo| w
mer*)beitneh-Kind |Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder

RM HRAK PATI FA | FH FA I FA I FK I A FIM | FAK FA | RA
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 71 12 18 14
mehrals—bis

87 546—559 89,18]56,64]43,94|33,28|20,28| 10,92| 1,82| — —_— — — -
88 559—572 92,80}57,72|46,02|34,84|21,06| 11,18}1,82| — — — — -
89 572—585 96,42|59,80]47,84|36,40|21,84| 11,70| 1,82] — — — — -
40| 686—598| 98,54)61,62]49,92|37,96|23,14| 12,22| 2a) — | — | —-—| —| -
41 598—611 }101,66|63,44}51,48|39,52|23,92| 12,74| 2,84| — — — — -
42| 611824 1104,78|65,52|53,04|41,08|24,44| 13,—| 2,34| — — — — -
43 624-637 |}107,90|67,60}54,60|42,64|25,48| 13,52| 2,84| — — — — -
44 637—650| 111,02/69,42|56,68|44,20/26,26| 14,04| 2,84| — == — E
45 650-—6631114,14|T71,24|58,50|45,76|26,78| 14,56| 2,60| — —_—| — —_ | -
46| 663—676| 117,26]73,82|60,58|47,82|27,56| 15,08|2,60|— | —| — | —| -
47 676—689 120,38]75,40]62,40}48,88|28,08| 15,60| 2,60|.— — — — -
48 689—702| 123,50|77,22}64,48/50,44/28,86| 16,12| 2,60| — — — — -
49 702—710| 126,62|79,04|66,30|52,—|29,64| 16,64| 3,12| — — = | -
50 715—728 1129,74]81,12]68,12|53,5630,42| 16,90| 4,16| — — — — -
s1| T728—7411132,86]83,20|70,20|55,88]31,20| 17,a2|Bao) — 1 — | — | —| -
52 741—754 1135,9885,02|72,28|57,46|31,72| 17,94| 6,24| — — — — -
58| 704—7671139,10|86,84]74,10|59,28|32,50| 1924| 74a — | — | —-| —| -
54 767—780 142,22 88,92)76,18|61,36|33,80| 20,54| 8,84| — _ = = _
55 780—793 1145,84]91,— 78,—|63,18|35,86| 21,84| 10,14| — — — — —_-
56 793—806| 148,46]92,82]80,08]65,26|36,92| 23,14| 11,44| 1,04}— — — -
57 806—819 1151,58|94,64|81,90|67,08|38,48| 24,44| 12,74| 2,08| —| — — -
58 819—832-1 154,70|96,72183,98/69,16|40,04| 26,—| 14,04| 3,12| — — — -
59 832—845 157,82]98,80}85,80|70,98|41,60| 27,56| 15,34| 4,16| — _ — -
60| 846—8581 160,94|100,62|87,88|73,06|43,16| 29,12| 16,64| 5,20| — — — -
61 858—871| 164,06|102,44]89,70]74,88)44,72| 30,68| 17,94| 6,24| — — — -
62 871—884| 167,18|104,52|91,78]76,96|46,28| 32,24| 19,24| 7,54| — — — -
63 884897 | 170,30|106,34|93,60}78,78|47,84| 33,80| 20,54| 8,84| — — — -
64 897—9101 173,42|108,42|95,68/80,86|49,40| 35,86| 21,84| 10,14| — a E =
65 910—923 1176,54]110,24|97,50}82,68|50,96| 36,92| 23,14| 11,44| 1,04| — — | -
66 923-936| 179,66|112,32|99,58]84,76|652,52| 38,48| 24,44| 12,74| 2,08| — — _-
67 936—949 1182,78]114,40|101,40|86,58|54,08| 40,04.|26,—| 14,04| 3,12| — — -
68| 949—962| 185,90|116,22|103,48|88,66|56,16| 41,60| 27,56| 16,84| 4,16 —|— | -
69 962—9751 189,02/118,04105,8090,48]57,98| 43,16| 29,12.16,64. 5,00 |.— — _-
70 975—988| 192,14|120,12|107,a8|92,56|60,06.|44,72| 30,68| 17,94| 6,24| — — =
71 988—1 001| 195,26|122,20109,2094,28)61,88| 46,28| 32,24| 19,24| 7,54| — — -
72| 1001—1.014| 198,88]124,02111,28/96,46|.63,986| 47,84| 33,80| 20,54| 8,84| — —.| -
78| 1014—1027| 201,50|125,84|113,10|98,28|65,78| 49,4035,86 21,84| 10,14| — — -
74| 1027—1040| 204,62|127,92|115,18|100,36|67,86| 50,96| 36,92| 23,14| 11,44 1,04 — —__

*) Bei ledigenArbeitnehmern,dienah$ 39Abſah 2 Differ1 desGeſeßesnichtals lediggelten,iſtdieLohnſteuerausShale4 abzu-
leſen.WirddemArbeiinehmerKinderermäßigunggewährt,ſo iſt dieLohnſteuerausdenSpalten5ff. abzuleſen.



Stufe ‘DieLohnſteuerbeträgtbeieinem

ledigenver Arbeitnehmer,demKinderermäßigunggewährtwirdfür
De Monatslohnneh fenAr: 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10- mer*) denne Kind| Kinder|Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder

RK PHK| PA I FMK FMK FA I FA FK PA PKR PAK PX | PA
1 2 8 4 s 6 7 8 9 10 11 12 18 14

mehrals—bis
75| 1040—1066| 209,30]131,04|118,04|103,2270,98/63,80|39,26|25,48/13,52 2,60|— -
768| 1066—1092| 215,80|134,68]122,20|107,12|74,88|67,20|42,88]28,60}16,12| 4,68|— -
77| 1092—1118 |222,04|138,84]125,84|111,0278,78|61,10]465,50|31,72|18,72 T;o2/— -
78| 1118—1144| 228,28|142,48|130,—114,92|-82,68|66,—|48,62|34,84|21,82)962 — -
79| 1144—1170| 234,52|146,64|133,64/118,82|86,58|68,9061,74|37,96|23,92|12,22 1,82|-
80| 1170—1196| 240,76}150,28|137,80)122,72/90,48|72,80|05,88|41,08|.27,04|14,82 3,90| -
81| 1196—1222| 247,—|164,18141,44|126,62/94,8876,70|-69,28|44,2030,16|17,42| B,98|-
82| 1222—1248| 253,24|158,08|145,60|130,52|98,28|80,60}63,18|/47,82|33,2820,02| 8,32 -
88| 1248—1274| 259,48)162,24/149,24|134,42|102,18|84,50|67,08|60,44|36,40|22,62|10,9210,78
84| 1274—1300| 265,72|165,88|153,40/138,82|106,08|88,40]70,ó8|63,56|39,52|25,48|13,52| 2,86
85| 1300—1326| 271,96|170,04|157,04|142,22|109,98)92,80|74,88]57,46|42,64|28,60|16,12/4,94
86| 1326—1352| 278,20|173,68|161,20}146,12|113,88|96,20]78,78| 61,3645,7631,72/18,72)7,02
87| 1352—1378| 284,44|177,84|164,84|160,02|117,78]100,10|82,6865,26|48,88|34,84|21,82 9,62
88| 18378—1404| 290,68|181,48]169,—153,92|121,68|104,—|86,58|69,1652,—|37,96|23,92|12,22
89| 1404-—1430| 296,92|185,64|172,64/157,82|125,58|107,90|90,48|73,06|55,88|41,08|27,04|14,82
90| 1430—1456| 303,16]189,28|176,80|161,72|129,48111,80|94,88]76,96|59,28}44,20|30,16]17,42
91| 1456—1482| 309,40|193,44|180,44|165,62|133,88|115,7098,28/80,8663,18}47,82/33,28/20,02
92| 1482—1508| 315,64]197,08|184,60|169,52/137,28|119,60|102,18|84,76|67,08|50,44|36,40|22,62
98| 1508—1534| 321,88|201,24|188,24|173,42|141,18|123,50|106,08|88,66|70,98|53;56|39,52|25,48
94| 1634—1560| 328,12]204,88|192,40|177,32|145,08|127,40/109,98]92,56|74,88/57,46|42,64|28,60
95| 1560—1586| 334,36]209,04|196,04|181,22|148,98|131,30|113,88}96,46|78,78|61,86|45,76|31,72
96| 1686—1612| 340,60]212,68|200,20|185,12|152,88|135,20|117,78|100,86|82,68|65,26|48,88|34,84
97| 1612—1638| 346,84]216,84|203,84|189,02|156,78|139,10/121,68]104,26|86,58|69,1652,— 37,96
98| 1688—1664| 353,08|220,48|208,—|192,92|160,68|143,—|125,58|108,16|90,48}73,06|65,64|41,08
99| 1664—1690| 359,32|224,64|211,64|196,82|164,58]146,90|129,48]112,06|94,88]76,96|59,54]44,20
100| 1690—1716| 365,56|228,28|215,80|200,72|168,48|150,80|133,88|115,96/98,28|80,86|63,44|47,32
101| 1716—1742| 371,80|232,44]219,44|.204,62|172,88|154,70|137,28|119,86|102,18|84,76|67,34|50,44
102| 1742—1768| 378,04|236,08|223,60|208,52/176,28|158,60|141,18|123,76|106,08]88,668|71,24|03,56
108| 1768—1794| 384,28]240,24|227,24|212,42|180,18|162,50|145,08|127,66|109,98|92,56|75,14|57,46
104| 1794—1820| 390,52|243,88|231,40|216,82/184,08|166,40|148,98|131,56|113,88|96,46/79,04}61,86
105| 1820—1846| 396,76]248,04|235,04|220,22|187,98|170,30|162,88|135,46|117,78|100,8682,94|65,26
106| 1846—1872| 403,—|261,68}239,20|224,12|191,88]174,20]156,78|139,86|121,68|104,26|86,84|69,16
107| 1872—1898| 409,24|255,84|242,84|228,02|195,78|178,10|160,68|143,26|126,58|108,16|90,74|73,06
108| 1898—1924| 415,48]259,48247,—231,92199,68|182,—|164,58|147,16|129,48|112,06]94,64|76,96
109| 1924—1950| 421,72|263,64|250,64|235,82|203,58|186,90|168,48|161,06|133,38|115,96|98,54|80,86
110| 1950—1976| 427,96|267,28|254,80|239,72207,48|189,80|172,88|154,96|137,28|119,86|102,44/84,76
111| 1976—2002| 434,20]271,44|258,44|243,62)211,88|193,70|176,28|158,86|141,18|123,76|106,84/88,66
112| 2002—2028| 440,44|275,08]262,60|247,52|215,28|197,60180,18|162,76|146,08|127,66|110,2492,56
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Stufe Die Lohnſteuerbeträgtbeieinem

ledigen fighe Arbeitnehmer,demKinderermäßigunggewährtwird für
a Monatslohn eh fenAr: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10
° mer*) PE Kind| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder| Kinder

RA RHA | RA RHA RM KHK | RA RA | RHA HK | RAM RM RHA
1 2 3 .& 5 6 7 8 9 10 141 12 13 14

mehrals— bis |
118| 2028—2080| 449,80|281,06]268,32|253,50|221,—203,58185,90|168,48|151,06|133,38|115,96|98,54
114| 2080—2132| 462,28|288,60]276,12|261,30|228,80|211,88193,70/176,28]168,86]141,18)123,76|106,34
115| 2132—2184| 474,76]296,66|283,92|269,10|236,60|219,18201,50|184,08|166,66|148,98)131,56]114,14
116| 2184-2 236| 487,24|304,46]291,72|276,90|244,40|226,98|209,80191,88)174,46166,78|-139,36)121,94
117| 2236—2288| 499,72|312,26]299,52|284,70|252,20|234,78217,10|199,68|182,26|164,58|147,16|129,74
118| 2288—2340| 512,20]320,06|307,82292,50|260,—|242,58|224,90|207,48|190,06|172,38|154,06|137,54
119| 2340—2392| 524,68|327,86]315,12|300,30|267,80|250,38232,70215,28|197,86|180,18|162,76]145,34
120| 2392—2444| 537,16|335,66|322,92|308,10|275,60|258,18240,50/223,08|205,66|187,98|170,56|153,14
121| 2444-21496| 549,64343,46|330,72|315,90/283,40}265,98248,30|230,88]213,46|195,78|178,36|160,94
122| 2496—2548| 562,12|351,26|338,52|323,70|291,20|273,78256,10|238,68|221,26|203,58/186,16|168,74
128| 2548—2600| 574,60|359,06|346,32|331,50|299,—281,58263,90|246,48|229,06)211,38)193,96|176,54
124| 2600—2652| 587,08]366,86]354,12|339,30!306,80|289,88271,70|254,28|236,86|219,18|201,76)184,84
125| 2652—2704| 599,56]374,06|361,92|347,10|314,60297,18)279,50|262,08)244,66|226,98|209,56|192,14
126| 2704—2756| 612,04|382,46|369,72|354,90|322,40|304,08287,80|269,88|252,46|234,78|217,86|199,94
127| 2756—2808| 624,52/390,26|377,52/362,70|330,20|312,78295,10|277,68|260,26)242,58|225,16|207,74
128| 2898—2860| 637,— 398,06385,32|370,50|338,—320,58/302,90|285,48|268,06|250,88|232,96|215,54
129| 2860—2912| 649,48]405,86393,12|378,30|345,80]328,a8310,70|293,28|275,86|2568,18|240,76|223,34
1830| 2912—2964| 661,96|413,66|400,92|386,10|353,60336,18|318,50|301,08|283,66)265,98)248,56|231,14
131| 2964—3016| 674,44]421,46|408,72|393,90361,40343,98|326,80|308,88|291,46|273,78|256,36|238,94
182| 3016—8068| 686,92|429,26|416,52|401,70!369,20)351,78334,10316,68|299,26|281,58|264,16|246,74

Bei höheremMonatslohnbemißtſi<dieLohnſteuerwiefolgt:
[24v.S./15v515v.H./15v.S.15v.S.[15dS,15v5,1505/15vG,150.6.150.6/1v.S.

desMonatslohnswerdenvermindertum
| 43,16/27,04)39,78)54,60]87,10|104,52122,20|139,62|157,04|174,72|192,14|209,56
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l. Steuerpflicht$$1 bis4
UnbeſchränkieSteuerpflicht$ 1
BeſchränkteSteuerpflicht$ 2
AbgrenzungderperſönlichenSteuerpflicht$ 3
PerſönlicheBefreiungen$4

(1.Ginkommen88-5bis17
1, Allgemeines$$5 bis7
2, SachlicheBefreiungen$$8 bis 10

Bei Perſonenvereinigungen$8
Bei Schachtelgeſellſchaften$9
Bei Kapitalverwaltungsgeſellſchaften$10

3. AbzugsfäßigeAusgaben$11
4. NichtabzugsfähigeAusgaben$12
5, AnteiligeAbzüge$ 13
6, AuflöſungundAbwi>lung(Liquidation)$14

7. Verſchmelzung(Fuſion)undUnwandlung$ 15
8. VerlegungderGeſchäftsleitunginsAusland$16
9. Mindeſtbeſteuerung$17

UI Steuertarif$$18und19
Abrundung$18
Steuerſäße$19

[lV.VeranlagungundEntrichtungderSteuer$$20und21
Allgemeines$20
Pauſchheſteuerung$21

V. Übergangs-undSchlußvorſchriften$$22bis25
Ausdehnungdes Kreiſes derSteuerpflichtigen$22
Genoſſenſchaften$23
Jukrafttreten$$24und25

Il.Steuerpflicht
81

UnbeſchränkteSteuerpflicht
(1)Unbeſchränktkörperſchaftſteuerpflichtigfinddie

folgendenKörperſchaſten,Perſonenvereinigungenund
Vermögensmaſſen,dieihreGeſchäftsleitungoderihren
Siß im Jnlandhaben: .
1. Kapitalgeſellſchaften(Aktiengeſellſchaften,Kom-
manditgeſellſchaftenaufAktien,Geſellſchaftenmit
beſchränkterHaftung,Kolonialgeſellſchaften,berg-
rechtlicheGewerkſchaften);

. Erwerbs-undWirtſchaft8genoſſenſchaften;

. VerſicherungsvereineaufGegenſeitigkeit;

. ſonſtigejuriſtiſchePerſonendesprivatenRechts;

. nihtrehtsfähigeVereine,Anſtalten,Stiftungen
undandereZwe>kvermögen;

6. BetriebegewerblicherArt vonKörperſchaftendes
öffentlichenRechts.

(2) Die unbeſchränkteKörperſchaftſteuerpflichter-
ſtre>tſih aufſämilicheEinkünfte.

82
BeſchränkteSteuerpflicht

Beſchränktkörperſchaftſteuerpflichtigfind:
1, Körperſchaften,Perſonenvereinigungenund
Vermögensmaſſen,die wederihre Geſchäfts-
leitungnoh ihrenSiß im Jnlandhaben,
mitihreninländiſchenEinkünften;

AHAhWD

2, Körperſchaften,Perſonenvereinigungenund
Vermögensmaſſen,dienichtunbeſchränktſteuer-
pflichtigfind, ‘
mitdeninländiſchenEinkünſten,vondenen
einSteuerabzugzuerhebeniſt.

$3
AbgrenzungderperſönlichenSteuerpflicht
NichtrechtsfähigePerſonenvereinigungen,Anſtalten,

StiftungenundandereZwe>vermögenſind dann
kförperſchaftſteuerpflichtig,wennihrEiukommenweder
nah dieſemGeſeyno< nah demEinkommen-
ſteuergeſeßunmittelbarbeieinemanderenSteuer-
pflichtigenzuverſteuerniſt.

$4
PerſönlicheBefreiungen

(1) VonderKörperſchaftſteuerſindbefreit:
1. dieDeutſcheReichspoſt,dieDeutſcheReichs-
bahn-Geſellſchaſt,das Unternehmen„Reichs-
autobahnen'!,dieMonopolverwaltungendes
ReichsunddieſtaatlichenLotterieunternehmen;

2. dieReichsbank,dieDeutſcheRentenbank,die
DeutſcheNentenbank-Kreditanſtalt;

3. Staatsbanken,ſoweitſieAufgabenſtaatswirt-
ſchaftlicherArt exfüllen;

4, die öffentlichenoder unter Staatsaufſicht
ſtehendenSparkaſſen,ſoweitſie derPflege
deseigentlichenSparverkehrsdienen;



-

5, Hauberg-,Wald-,Forſt-undLaubgenoſſen-
-haftenundähnliheRealgemeinden.Unter-
haltenſieeinenGewerbebetrieb,der überden
RahmeneinesNebenbetriebshinausgeht,oder
habenſie einenſolchenGewerbebetriebver-
pachtet,ſo ſindſieinſoweitſteuerpflichtig;

6. Körperſchaften,Perſonenvereinigungenuud
Vermögensmaſſen,die na<hder Saßung,
StiftungoderſonſtigenVerfaſſungundnah
ihrertatſächlichenGeſchäftsführungausſließ-
lih undunmittelbarkirchlichen,gemeinnüßigen
ſieeinenwirtſhaftlihenGeſchäftsbetrieb,der
überdenRahmeneinerVermögensverwaltung
hinausgeht,ſoſindſieinſoweitſteuerpflichtig;

7. re<tsfähigePenſions-, Witwen-, Waiſen-,
Sterbe-,Kranken-,Unterſtüßungskaſſenund
ſonſtigerehtsfähigeHilfskaſſenfür Fälleder
Not oderArbeitsloſigkeitnah nähererAn-
ordnungdesReichsminiſtersderFinanzen.

(2) DieBefreiungennahAbſaÿ1 ſindniht an-
zuwenden,ſoweitdie inländiſhenEinkünftedem
Steuerabzugunterliegen($2 Kiffer2).
(3)DieBefreiungennahAbſaÿ1Ziffern3bis7

find auf beſchränktSteuerpflichtige($2 Kiffer1)
niht anzuwenden.

IL,Einkommen
1, Allgemeines

5
(1)Die Körperſchaftſteuerbemißtſi< na<dem

Einkommen,dasderSteuerpflichtigeinnerhalbeines

(2)WeichtbeiSteuerpflichtigen,dieBüchernah
denVorſchriftendesHandels8geſeßbuhszu führen
verpflichtetſindundſolchetatſächlichordnungsmäßig
führen,dasWirtſchaftsjahr,für dasſieregelmäßig
Abſchlüſſemachen,vomKalenderjahrab,ſo giltder
GewinnausGewerbebetriebals in demKalender-
jahrbezogen,in demdasWirtſchaftsjahrendet,Das
giltentſprechendbeibuhführendenSteuerpflichtigen,
dieLand-undForſtwirtſchaftbetreiben.

$6
Was als Einkommengilt undwie dasEin-

kommenzuermittelniſt,beſtimmtſi<hnahdenVor-
ſchriftendesEinkommenſteuergeſeßesundden$87
bis16dieſesGeſeßes.Hierbeiſind auh verde>te
Gewinnausſchüttungenzuberüd>ſichtigen.

g7
Für dieErmittlungdesEinkommensist esohne

Bedeutung,ob dasEinkommenverteiltwird oder
nicht. AusſchüttungenjederArt auf Genußſcheine,
mit denendasRechtaufBeteiligungamGewinn
und am Liquidationserlö8derKapitalgeſellſchaften
verbundeniſt, dürfendasEinkommennichtmindern.

2. SachlicheBefreiungen
88

Bei Perſonenvereinigungen
BeiPerſonenvereinigungen,dieunbeſchränktſteuer-

pflichtigſind,bleibenfür dieErmittlungdesEin-
kommensdie auf Grund der Saßung erhobenen
BeiträgederMitgliederaußerAnſaß.

$9
Bei Schachtelgeſcllſchaften

(1)Jſst eineunbeſchränktſteuerpflichtigeKapital-
geſellſchaftnahweislichſeitBeginndesWirtſchafts-
jahrsununterbrochenandemGrund-oderStamm-
kapitaleineranderenunbeſchränktſteuerpflihtigen
Kapitalgeſellſhaftin Form von Aktien,Kuxen
oderAnteilenmindeſtenszueinemViertelunmittel-
barbeteiligt,ſo bleibendie auf die Beteiligung
entfallendenGewinnanteilejederArt außerAnſa.
JſstteinGrund-oderStammkapitalniht vorhanden,
ſo trittan ſeineStelledasVermögen,dasbeider
legtenVeranlagungzur Vermögenſteuerfeſtgeſtellt
wordeniſt.
(2)SoweitdieGewinnanteileaußerAnſahbleiben,

iſt derSteuerabzugvomKapitalertragnichtvorzu-
nehmen.
(3)DieſeVorſchriftengeltenentſprechend,wenn

Neich,Länder,GemeindenundGemeindeverbände
oderBetriebevoninländiſchenKörperſchaftendes
öffentlichenNechtsan unbeſchränktſteuerpflichtigen
Kapitalgeſellſchaftenbeteiligtſind.

$10
Bei Kapitalverwaltungsgeſellſchaften

(1) Für Kapitalverwaltungsgeſellſchaftenkannder
NeichsminiſterderFinanzenbeſondereVorſchriften
erlaſſen.
(2) Kapitalverwaltungsgeſellſchaftenim Sinn des

Abſaßes1ſindKapitalgeſellſchaſten,dieausſließlich
denErwerb,dieVerwaltungunddieVeräußerung
von Aktien,Kuxen,AnteilenoderGenußſcheinen
andererKapitalgeſellſchaftenoder von Schuldver-
ſchreibungenzumGegenſtandhaben.

3. Abzugsfähige Ausgaben
$11

Bei ErmittlungdesEinkommensſind diefol-
gendenBeträgeabzuziehen,ſoweitſienihtbereitsnah
denVorſchriftendesEinkommenſteuergeſeßesabzugs-
fähigeAusgabenſind:
1. beiKapitalgeſellſchaften

dieKoſtenderAusgabevonAktienundſonſtigen
Geſellſchaſtsanteilen,ſoweitſieniht ausdem
Aus8gabeaufgeldgede>twerdenkönnen;

2. beiVerſicherungsunternehmen
QuführungenzuverſicherungstechniſchenRü>-
lagen,ſoweitſie für dieLeiſtungenaus den
am VilanzſtihtaglaufendenVerſicherungs-
verträgenerforderlichſind;



3. beiKommanditgeſellſchaftenauf‘Aktien
derTeildesGewinns,deranperſönlichhaftende
Geſellſchafteraufihreniht aufdasGrund-
kapitalgemachtenEinlagenoderalsVergütung
(Tanticme)für dieGeſchäftsführungverteilt
wird;

4. Vermögensmehrungen,diedadurchentſtehen,daß
SchuldenzumZwe>derSanierungganzoder
teilweiſeerlaſſenwerden»

4. NichtabzugsfähigeAusgaben
$12

Nichtabzugsfähigſind:
1.dieAufwendungenfürdieErfüllungvonZwecen
des Steuerpflichtigen,die dur< Stiftung,
SaßungoderſonſtigeVerfaſſungvorgeſchrieben
find;

2. dieSteuernvomEinkommenunddieVer-
möôgenſteuer;

3. dieVergütungenjederArt, dieanMitglieder
desAuſſichtsrats,Verwaltungsrats,Gruben-
vorſtandsoderanderemit derÜberwachung
derGeſchäftsführungbeauftragtePerſonenge-
währtwerden;

4. dieAusgabenzugemeinnüßigen,mildtätigen,
kirchlichenundähnlichenZweden.

5. Anteilige Abzüge
$13

Iſst das Einkommennur zu einemTeil ſteuer-
pflichtig,ſodürfenAusgabennurinſoweitabgezogen
werden,als ſie mit ſteuerpflichtigenEinkünſtenin
unmittelbaremwirtſchaftlichemZuſammenhangſtehen.
BeſtehtdasEinkommennur ausEinkünften,von
deneneinSteuerabzugzuerhebeniſt ($2 Ziffer2),
ſo iſt einAbzugvonAusgabennichtzuläſſig.

6. AuflöſungundAbwicklung
(Liquidation)

$14
(1)WirdeineKapitalgeſellſchaft,dieihreAuflöſung

beſchloſſenhat,abgewi>elt,ſoiſtderimZeitraumder
Abwi>lungerzielteGewinnderBeſteuerungzugrunde
zulegen.DerBeſteuerungszeitraum.ſolldreiJahre
nichtüberſteigen.
(2) Zur ErmittlungdesGewinnsim Sinn des

Abſaßes1iſ daszurVerteilungkommendeVermögen
(Abwi>lungs-Endvermögen)demVermögenam
SchluÿdesderPEE vorangegangenenWirt-
ſhaftelahrs(Abwi>lungs8-Anfangsvermögen)gegen-
Überzuſtellen.
(83)VondemAbwi>lungs-Endvermögenſinddie

ſteuerfreienVermögenszugängeabzuzichen,diedem
Steuerpflichtigenin demAbwi>lungszeitraumzuge-
floſſenſind.
(4)Abwi>lungs-AnfangsvermögeniſtdasBetriebs-

vermögen,das am Schlußdesvorangegangenen
WirtſchaftsjahrsderVeranlagungzurKörperſchaft-
ſteuerzugrundelag.HatderleßtenVeranlagungein

Reich8geſehbl.1934[
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WertdesBetriebsvermögensnichtzugrundegelegen,
ſo trittan ſeineStellederBetragdeseingezahlten
Grund-oderStammkapitalsoder,wenneinſolches
nichtvorhandeniſt,dieSummederEinlagenoderder
Anſchaffungs-oderHerſtellungspreisim Sinn des
Einkommenſteuergeſezes.DasAbwi>lungs-Anfangs-
vermögeniſt umdenGewinndesVorNBegangenen
Wirtſchaftsjahrszu kürzen,der im Abwi>lungs-
zeitraumausgeſchüttetwordeniſt.
(5)AufdieGewinnermittlungſindimübrigendie

ſonſtgeltendenVorſchriftenanzuwenden.

7.Verſchmelzung(Fuſion)
und Umwandlung

g15
(1) GehtdasVermögeneinerKapitalgeſellſchaft

mit oderohneAbwi>lung(Liquidation)auf einen
anderenüber,ſo iſt $14entſprehendanzuwenden.
Für dieErmittlungdesGewinnstrittandieStelle
deszurVerteilungkommendenVermögensderWert
derfür dieÜbertragungdesVermögensgewährten
Gegenleiſtungnah demStandim VZeitpunktder
Übertragung.
(2) Der beimÜbergangſih ergebendeGewinn

ſcheidetfür. die Beſteuerunginſoweitaus, als die
folgendenVorausſeßungenerfülltſind:
1. das Vermögeneiner inländiſchenKapital-
geſellſchaftmußals Ganzesauf eineandere
inländiſcheKapitalgeſellſhaftgegenGewährung
vonGeſellſchaſt8rehtenderübernehmendenGe-
ſellſchaftübergehen;

2. esmußſichergeſtelltſein,daßdieſerGewinnſpäter
derKörperſchaftſteuerunterliegt.

8. Verlegungder Geſchäftsleitung
ins Ausland

$16
(1)VerlegteineunbeſchränktſteuerpflichtigeKapl-

talgeſellſchaftihreGeſchäftsleitungundihrenSiß oder
einsvonbeideninsAuslandundſcheidetſiedadurch
ausderunbeſchränktenSteuerpflichtaus,ſoiſt$14
entſprehendanzuwenden.An diè Stelledes zur
VerteilungkommendenVermögenstrittdergemeine
WertdesvorhandenenVermögens.
(2)Abſaß1 gilt entſprehend,wenndie inlän-

diſcheBetriebsſtätteeinerbeſchränktſteuerpflichtigen
Kapitalgeſellſchaftaufgelö|oderins Auslandver-
legt oderihr Vermögenals Ganzesan einen
anderenübertragenwird.

9. Mindefſtbefteuerung
g17

(1)AlsMindeſteinkommenwerdenderBeſteuerung
zugrundegelegt:
1. die Ausſhüttungen(au< verde>teGewinn-
ausſchüttungen),ſoweitſiemehrals4vomHun-
dertdeseingezahltenGrund-oderStamm-
kapitalsoder,wenneinſolchesniht vorhanden
iſt, desbeiderleßtenVeranlagungzur Ver-
mögenſteuerfeſtgeſtelltenVermögensbetragen,

278
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ohneRückſichtdarauf,auswelchenMittelndie
Ausſchüttungenſtammen;

2. dieVergütungenjederArt, diean Mitglieder
desAufſicht8rats,Verwaltungsrats,Gruben-
vorſtandsoderanderemitder Überwachungder
GeſchäftsführungbeauftragtePerſonengewährt
werden;

3, dieVergütungenjederArt, dieanMitglieder
desVorſtandsoderan andereAngeſtelltein
leitenderStellungfür ihreTätigkeitgewährt
werden,ſoweitdieVergütungenaußerVerhältnis
zu ihrerArbeitsleiſtungſtehen.
(2)Die Mindeſtbeſteuerungiſt nur dannvorzu-

nehmen,wennderGeſamtbetragdesMindeſtein-
kommenshöheriſ als dasna<h$6 ermittelte
Einkommen.

IILSteuertarif
$ 18

Abrundung
QurBerechnungderKörperſchaſtſteuerwirddas

Einkommenauf volle10Reichsmarknah unten
abgerundet.

$19
Stenerſäßze

(1)DieKörperſchaftſteuerbeträgt20vomHundert
desEinkommens.
(2)DieKörperſchaftſteuerbeträgt10vomHundert

desEinkommens:
1. beiKreditanſtaltendesöffentlihenRechtsfür
Einkünfteaus demlangfriſtigenKommunal-
kredit-,Realkredit-undMeliorationskreditgeſchäft;

2. beireinenHypothekenbanken,
beigemiſchtenHypothekenbankenfür dieEin-
künfteausdenim$5 desHypothekenbank-
geſeßesgenanntenGeſchäften,

beiSchiffspfandbriefbanken.
(3)DieKörperſchaftſteuerfür Einkünfte,diedem

Steuerabzugunterliegen,iſt dur<denSteuerabzug
abgegolten,wennderBezieherderEinkünftenur
beſchränktkörperſchaftſteuerpflichtigiſt unddieEin-
künfteniht in eineminländiſchengewerblichen,land-
oderforſtwitrtſchaftlichenBetriebangefallenfind.

IV. VeranlagungundEntrichtung
der Steuer

g20
Allgemeines

Auf dieVeranlagungzur Körperſchaftſteuerund
auf dieEntrichtungderKörperſchaftſteuerſind ent-

Einkommenſteuergelten,
‘ g21
Pauſchbeſteuerung

Das FinanzamtkanndieKörperſchaftſteuecrin
einemPauſchbetragfeſtſeßen,wenn das ſteuer-
pflichtigeEinkommenoffenbargeringfügigiſt und

diegenaueErmittlungdieſesEinkommenszueiner
unverhältni8mäßiggroßenVerwaltungsarbeitführèn
würde.

V.Übergangs-undSchlußvorſchriften
8g22

AusdehnungdesKreiſesderSteuerpflichtigen
DerReichsminiſterderFinanzenwirdermächtigt,

anderePerſonenvereinigungenals die im $1 ge-
nanntenfür unbeſchränktſteuerpflihtigzu erklären
undihreBeſteuerungzuregeln.

g23
Genoſſenſchaften

DerReichsminiſterderFinanzenwirdermächtigt,
fürbeſtimmteGruppenvonErwerbs-undWirtſchafts-
genoſſenſchafteneineBefreiungvonderKörperſchaft-
ſteueroderdieAnwendungeinesermäßigtenSteuer-
ſahesvorzuſchreibenoderdieErmittlungihresEin-
kommensbeſonderszuregeln.

$24
JFnukrafttreten

(1)DasGeſeßiſterſtmaligaufVeranlagungenfür
dasKalenderjahr1934anzuwenden.
(2)DerReichsminiſterderFinanzenwirdermächtigt,

einzelneVorſchriftendesGeſeßeserſtfürſpätereVer-
anlagungeninKraftzuſehenundfürdieÜbergangs8-
zeitdieAnwendungvonVorſchriftendesKörperſchaft-
ſteuergeſeßesvom10.Auguſt1925(Reichsgefeßbl.T
S. 208)zuzulaſſen.

$25
(1) Bei Steuerpflichtigen,beidenendieKörper-

ſchaftſteuerfür einenvomKalenderjahr1933ab-
weichendenSteuerabſchnittfeſtgeſeßtwordeniſt,erhöht
ſih dieKörperſchaftſteuerſhuldfür dasKalenderjahr
1934umeinZwölftelfür jedenMonat,derſeit
demEndedesSteuerabſchnitts1932/33bis zum
31,Dezember1933verſtricheniſt.
(2)Auf die na<Abſaß1 erhöhteSteuerſchuld

werdenangerechnet:
1. diefür dieZeit ſeit demEndedesSteuer-
abſchnitts1932/33biszumEndedesKalender-
jahrs1934entrichtetenVorauszahlungen;

2, die dur<SteuerabzugeinbehaltenenBeträge,
ſoweitfie auf diein derZeit ſeitdemEnde
desSteuerabſchnitts1932/33bis zumEndedes
Kalenderjahr81934bezogenenEinkünfteentfallen.
Berlin,16,Oktober1934.

Der Führer und Reichskanzler
AdolfHitler

Der Reichsminiſter der Finanzen
Graf Schwerin von Kroſigk
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Erſter Teil : AllgemeineBewertungsvorſchriften88 1
bis 17

ZweiterTeil: BeſondereBewertungsvorſchriften$818
bis 77
ErſterAbſchnitt: Einheitsbewertung$820bis66
A. Grundbegriffe $$20 bis 23
B,.Wertermittlung$$24 bis 66

I. Land:undforſtwirtſchaftlihesVermögen$$28
bis 49
a) LandwirtſchaftlichesVermögen$$29bis44
b)ForſtwirtſchaftlichesVermögen$$45und46
c)Weinbauvermögen$47

à) GärtneriſhesVermögen$48
e)Übrigesland-undforſiwirtſchaftlichesVer-
mögen$49 :

IL Grundvermögen$$50 bis53
IIL Betriebsvermögen$$54 bis66

Zweiter Abſchnitt:SonſtigesVermögen,Geſamtver-
mögenundInlandsvermögen$867 bis 77
A. Sonſtiges Vermögen$$67 bis 72
B. Geſamtvermögen$$73 bis 76
C. Jnlandsvermögen$77

DritterTeil: Ubergangsvorſchriſten$878 und79

Erſter Feil
AllgemeineBewertungsvorſchriften

81
Geltungsbereih

Die allgemeinenBewertungsvorſchriften($82 bis
17)geltenfür dieSteuerndesReichs,derLänder,
der Gemeinden,der Gemeindeverbändeund der
ReligionsgeſellſchaftendesöffentlihenRechts,ſoweit
ſi<hniht aus denSteuergeſezenoderaus dem
ZweitenTeil dieſesGeſeesetwasanderesergibt.

82
WirtſchaftlicheEinheit

(1) JedewirtſchaftlicheEinheitist für ſichzube-
werten.ThrWertiſ im ganzenfeſtzuſtellen.Was
alswirtſchaftlicheEinheitzugeltenhat,iſtnah den
Anſchauungendes Verkehrszu entſcheiden.Die
örtlihe Gewohnheit,die tatſächliheÜbung,die
Zwe>beſtimmungunddiewirtſchaftliheJuſammen-
gedgreit der einzelnenWirtſchaftsgüterſind zu
erüd>ſichtigen.
(2) MehrereWirtſchaftsgüterkommenals wirt-

ſchaftlicheEinheitnur inſoweitin Betracht,als ſie
demſelbenEigentümergehören.
(8) Die VorſchriftenderAbſäße1 und2 gelten

nicht,ſoweiteineBewertungdereinzelnenWirt-
ſchaft8gütervorgeſchriebeniſt.

$3
WertermittlungbeimehrerenBeteiligten

StehteinWirtſchaftsgutmehrerenPerſonenzu,ſoiſt
ſeinWertimganzenzuermitteln,DerWertiſ auf

dieBeteiligtennah demVerhältnisihrerAnteilezu
verteilen,ſoweitnihtnahdemmaßgebendenSteuer-
geſeßdieGemeinſchaftſelbſtändigſteuerpflichtigiſt.

$4
AnfſchiebendbedingterErwerb

Wirtſchaftsgüter,derenErwerbvomEintritteiuer
aufſchiebendenBedingungabhängt,werdenerſtberü>-
ſichtigt,wenndieBedingungeingetreteniſt,

85
AuflöſendbedingterErwerb

(1)Wirtſchaftsgüter,dieuntereinerauflöſenden
Bedingungerworbenſind,werdenwieunbedingt
erworbenebehandelt.Die VorſchriftenüberdieBe-
re<hnungdesKapitalwertsderNußungenvonun-
beſtimmterDauer($15Abſäße2 und3, $16, $17
Abſatz3) bleibenunberührt.
(2) Tritt dieBedingungein,ſoiſstdieFeſtſezung

der niht laufendveranlagtenSteuernauf Antrag
nah demtatſächlihenWertdesErwerbszu be-
richtigen.DerAntragiſtbiszumAblaufdesJahrs
zuſtellen,dasaufdenEintrittderBedingungfolgt.
Die Antragsſriſtiſt eineAusſlußfriſt.

$6
AufſchiebendbedingteLaſten

(1) Laſten,derenEntſtehungvomEintritteiner
auſſchiebendenBedingungabhängt,werdennichtbe-
rüdſichtigt.
(2) FücdenFall desEintrittsderBedingung

gilt$5 Abſaÿ2 entſprechend.
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g7

AuflöſendbedingteLaſten
(1) Laſten,derenFortdauerauflöſendbedingt

iſt,werden,ſoweitnichtihr Kapitalwertnah $ 15Abſäken2und3,$16,$17Abſahz3zuberechneniſt,
wieunbedingteabgezogen.
(2) Tritt dieBedingungein,ſo iſt dieFeſtſezung

derniht laufendveranlagtenSteuernentſprechend
zuberichtigen.

88
Vefriſtungauf einenunbeſtimmtenZeitpunkt
Die$$4 bis7 geltenauh,wennderErwerbdes
MiriſchaftsgutsoderdieEntſtehungoderderWegfall
derLaſtvoneinemEreignisabhängt,beidemnur
derJeitpunktungewißiſt.

89
Verfügungsbeſehränkungen

Bei dexBewertungwerdennichtberü>ſichtigt:
1.Beſchränkungen,denenein Steuerpflichtiger
in ſeinerEigenſchaftals Vorerbeundnah
AushändigungdesVermächtniſſesals Vor-
vermächtnisnehmerunterliegt;

2. Beſchränkungen,denenein Steuerpflichtiger
in ſeinerEigenſchaftals JnhabereinesErb-
hofs,Fideikommiſſes,LehensoderStamm-
guts,einesHausgutsodereinesſonſtigen
gebundenenVermögensunterliegt.

g10
Bewertungsgrundfaÿ,gemeinerWert

(1) Bei Bewertungeniſ, ſoweitnihts anderes
vorgeſchriebeniſ, dergemeineWertzugrundezulegen.
(2) DergemeineWertwirddurhdenPreis be-

ſtimmt,derim gewöhnlichenGeſchäftsverkehrnah
äußerungzuerzielenwäre.DabeiſindalleUmſtände,
diedenPreis beeinfluſſen,zu berü>ſihtigen.Un-
gewöhnlicheoderperſönlicheVerhältniſſeſindnicht
zuberüdſichtigen.
(s) Als perſönlicheVerhältniſſefind au<Ver-

fügungsbeſchränkungenanzuſehen,diein derPerſon
desSteuerpflichtigenodereinesRecht8vorgängers
begründetſind.DasgiltinsbeſonderefürVerfügungs-
beſchränkungen,die auf lehtwilligenAnordnungen
beruhen.

g11
Mit GrundbeſiÿverbundeneRechte,

BeſtandteileundZubehör
(1) Bei Grundbeſißerſtre>tſi<hdieBewertung

aufdieRechteundNußungen,diemitdemGrund-
beſißals ſolhemverbundenſind. Rechte,dieden
VorſchriftendesbürgerlichenNechtsüberGrund-
deunterliegen(grundſtüdlsgleicheRechte),werden
elbſtändigwieGrundbeſißbehandelt.

(2) WirdbeiBewertungvoninländiſchemGrund-
beſißals ſolchemdergemeineWert($10)zugrunde
gelegt,ſo ſind dieBeſtandteileeinzubeziehen.Das
ZubehöriſtaußerBetrachtzulaſſen.Maſchinenund
ſonſtigeVorrichtungenallerArt,diezueinerBetriebs-
anlagegehören,ſindniht zu berü>ſichtigen,auh
ln ſie weſentlicheBeſtandteiledesGrundbeſißes
ind,
(8s)BeiderBewertungvonausländiſchemGrund-
beſißals ſolchemiſt nebendenBeſtandteilenauh
das Jubehörzu berückſichtigen.Zahlungsmittel,
Geldforderungen,WertpapiereundGeldſchuldenſind
nichteinzubeziehen.

$12
Begriffdes.Teilwerts

Wirtſchaftsgüter,dieeinemUnternehmendienen,
ſindin derRegelmitdemTeilwertanzuſezen.Teil-
wertiſt derBetrag,deneinErwerberdesganzen
Unternehmensim RahmendesGeſamtkaufpreiſes
für das einzelneWirtſchaft8gutanſeßenwürde.
Dabeiiſ davonauszugehen,daßderErwerberdas
Unternehmenfortführt.

$13
WertpapiereundAnteile

(9 Wertpapiere,dieim JnlandeinenKurswert
haben,ſindmitdemKur8wert,Forderungen,diein
dasSchuldbucheineröffentlichenKörperſchaftein-
getragenſind,mitdemKurswertderentſprechenden
Schuldverſchreibungender öffentlichenKörperſchaft
anzuſehen.
(2) Für Aktien,fürKuxe‘undſonſtigeAnteilean

Bergwerks8geſellſchaften,fürAnteileanGeſellſchaften
mit beſchränktérHaftungundfür Genußſcheineiſt,
ſoweitfie im Jnland keinenKurswerthaben,der
gemeineWert($10)maßgebend.Läßtſichdergeineine
Wertaus Verkäufenniht ableiten,ſo iſ er unter
Berückſichtigungdes Geſamtvermögensund der
ErtragsausſichtenderGeſellſchaftoderGewerkſchaft
zuſäßen.
(3) Jst dergemeineWerteinerAnzahlvonAn-

teilenaneinerGeſellſchaft,dieeinerPerſongehören,
infolgebeſondererUmſtände(z.B. weildieHöhe
derBeteiligungdieBeherrſchungderGeſellſchafter-
möglicht)höherals derWert,derſichaufGrundder
Kur8werte(Abſaß1)oderdergemeinenWerte(Ab-
ſay2) für dieeinzélnenAnteileinsgeſamtergibt,ſo
iſt dergemeineWert derBeteiligungmaßgebend.

g14
KapitalforderungenundSchulden

(1) Kapitalforderungen,die niht im $13 be-
zeichnetſind,undSchuldenſindmitdemNennivert
anzuſehen,wennniht beſondereUmſtändeeinen
höherenodergeringerenWertbegründen.
(2) Forderungen,dieuneinbringlichſind,bleiben

außerAnſaß.



(3) Der Wert unverzinslicherbefriſteterForde-
rungenoderSchuldeniſt derBetrag,dernah Ab-
zugvonJahreszinſenin Höhevon4 vomHundert
desNennwertsbiszurFälligkeitverbleibt.
(4) Noh nicht fälligeAnſprücheaus Lebens-,

Kapital-oderRentenverſiherungenwerdenmitzwei
Dritteln der eingezahltenPrämien oder Kapital-
beiträgebewertet.Weiſtder Steuerpflichtigeden
Rü>kaufswertnach,ſo iſt dieſermaßgebend.Rü-
kaufswertiſtderBetrag,zudemdasVerſicherungs-
unternehmennah ſeinerSaßung odernachden
VerficherungsbedingungendenVerſicherungſcheinzu-
rüdfaufenwürde.

F15
KapitalwerivonwiederkehrendenNutzungenund

Leiſtungen
(1) DerGeſamtwertvonNußungenoderLeiſtun-

gen,die auf beſtimmteZeit beſchränktſind, iſ die
Summeder einzelnenJahreswerteabzüglichder
Jwiſchenzinſenunter Berückſichtigungvon Vinſes-
zinſen.Dabeiiſ voneinemZinsſaßin Höhevon
4 vom Hundertauszugehen.Der Geſamtwert
darfdasFünfundzwanzigfachedesJahreswertsnicht
überſteigen.Jſst dieDauerdesRechtsaußerdemdurch
das LebeneinerodermehrererPerſonenbedingt,ſo
darfdernach$16 zuberechnendeKapitalwertnicht
überſchrittenwerden.
(2) TmmerwährendeNußungenoder Leiſtungen

ſindmitdemFünfundzwanzigfachendesJahre8werts,
NußungenoderLeiſtungenvonunbeſtimmterDauer
vorbehaltlichdes$16mitdemQwölfeinhalbfachendes
Jahreswertszubewerten.
(3s)Jst dergemeineWertdergeſamtenNutzungen

oderLeiſtungennachweislichgeringeroderhöher,fo
iſtdernachgewieſenegemeineWertzugrundezulegen.

$ 16
Kapitalwert von lebenslänglichenNußuugenund

Leiſtungen
(1) DerWertvonRentenundanderenauf die
LebenszeiteinerPerſonbeſchränktenNußungenund
Leiſtungenbeſtimmtſih nah demLebensalterdieſer
Perſon.
(2) Als WertwirdangenommenbeieinemAlter
1. biszu15Jahrendas22fache,
2. vonmehrals 15 » » 5 » » 2 » ,
3 » » » D » » 35 » » 20 » !
4 » » » 35» » 45 » » 18 » y
5.» » » BB» » 55 » » 15 » /
G6. » » » 5» » 65 » » 11 » /
q» » » 6» » T5 » v 7,5 » 7
8. » » BB» » 80 » » D»)
8 >» » 80Jahren das 3 »

desWertsdereinjährigenNußung.

Reich8geſehbl.19341
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(3) Hat einenah Abſayÿ2 bewerteteNußzungoder

LeiſtungimFall der
Siffer1 nichtmehrals11Jahre,
» 2 und 3 » » » 10 »
» 4 » » » 9 ?» 5

» 5D » » >» 8 » /
» 6 » » » 6 » /
» 7 » Y » 4 >» 5

8 - » » » 3 »
beſtandenundberuhtderWegfallauf demTod des
Berechtigten,ſo iſt dieFeſtſebungdernichtlaufend
veranlagtenSteuernauf Antragnachderwirklichen
Dauer der Nußung oder Leiſtungzu berichtigen.
$5 Abſaß2 Säße2 und3 geltenentſprehend.Jt
eineLaſt weggefallen,ſo bedarfdie Berichtigung
keinesAntrags.
(4) HängtdieDauerderNubßungoderLeiſtung
vonderLebenszeitmehrererPerſonenab, ſo iſ das
LebensalterdesJüngſtenmaßgebend,wenndasRecht
mit demTod deszuleßtSterbendenerliſcht,unddas
LebensalterdesÄlteſtenmaßgebend,wenndasRecht
mitdemToddeszuerſtSterbendenerliſcht.
(5) Jf der gemeineWertdergeſamtenNußungen

oderLeiſtungennachweislichgeringeroder.höherals
derKapitalwert,derſichnah Abſayß2 ergibt,ſo iſ
dernachgewieſenegemeineWert zugrundezu legen.
DerAnſatzeinesgeringerenoderhöherenWertskann
jedochniht daraufgeſtüßtwerden,daßmit einer
kürzerenoderlängerenLebensdauerzu rechneniſt
als derjenigen,die den Vervielfahungszahlendes
Abſates2 zugrundeliegt.

g17
Jahreswert vou Nußuugenund Leiſtungen
(1) DereinjährigeBetragderNuzungeinerGeld-

ſummeiſ, wennkeinandererWert feſtſteht,zu
4 vomHundertanzunehmen.
(2) NutungenoderLeiſtungen,dieniht in Geld

beſtehen(Wohnung,Koſt,WarenundſonſtigeSach-
bezüge),ſindmit denüblichenMittelpreiſendesVer-
brauchsortsanzuſetzen.
(3) BeiNuzungenoderLeiſtungen,diein ihrem

Betragungewißſindoderſhwanken,iſ als Jahres-
wertderBetragzugrundezu legen,decin Qukunſft
imDurchſchnittderJahrevorausſichtlicherzieltwer-
denwird.

Zweiter Seil
BeſondereBewertungsvorſchriften

818
Geltungsbereich

(1) DiebeſonderenBewertungsvorſchriften($$19
bis 77)geltenfür dieVermögenſteuer.
(2) DerErſteAbſchnittderbeſonderenBewertungs-

vorſchriften($820bis66)giltnahnähererRegelung
durchdiein BetrachtkommendenGeſeheauchfürdie
Grundſteuer,dieGewerbeſteuer,dieErbſchaftſteuer
unddieGrunderwerbſteuer.

274
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(8s)Soweitſih niht ausden$$20bis77etwas

anderesergibt,findennebendieſenauh dieVor-
ſhriftendesErſtenTeilsdieſesGeſeßes($$1bis17)
Anwendung,

8 19
Vermögensarien

Das Vermögen,das na< denVorſchriftendes
ZweitenTeils dieſesGeſezeszu bewerteniſt,um-
faßtdiefolgendenVermögensarten:

1. Land-undforſtwirtſchaftlichesVermögen($$28
bis49,$26), '

2. Grundvermögen($$50bis53,$ 26),
3, Betrieb8vermögen($$54bis66,$26),
4. SonſtigesVermögen($867bis72).

ErſterAbſchnitt:Einheitsbewertung
A. Grundbegriffe

$20
Einheitswerte

DieWerte,dienah denVorſchriftendieſesAb-
ſ{<nittsgeſondertfeſtgeſtelltwerden,geltenals Ein-
heit8swerte.

g21
Hauptfeſiſtellung

(1) DieEinheitswertewerdenallgemeinfeſtgeſtellt
(Hauptfeſtſtellung):

1. in Zeitabſtändenvonjeſe<sJahren:
für diewirtſchaftlichenEinheitendesland-
undforſtwirtſchaftlihenVermögensunddes
Grundvermögens,für dieBetriebsgrund-
ſtüde($57)undfür dieGewerbeberechti-
gungen($98);

2. in Zeitabſtändenvonje dreiFuhren:
für diewirtſchaftlihenEinheitendesBe-
trieb8vermögens.

DerReichsminiſterderFinanzenkannbeſtimmen,daß
dieHauptfeſtſtellunginkürzerenoderlängerenalsden
im Sag1 bezeichnetenZeitabſtändenvorgenommen
wird.DieBeſtimmungkannſi< aufeinzelneVer-
mögensartenoderVermögen8unterartenbeſhränken.
(2) DerHauptfeſtſtellungwirdderWertzu Be-

ginndesKalenderjahrs(Hauptfeſtſtellung8zeitpunkt)
zugrundegelegt.DieVorſchriftenim $32Abſatz2
uicd$63 Über die Qugrundelegungeinesanderen
Zeitpunktsbleibenunberührt.

8 22
Neufeſtſtellung

(1) Der Einheitswertwird neu feſtgeſtellt(Neu-
feſtſtellung),wennderWert,derſih fürdenBeginn
einesKalenderjahrsergibt,ummehrals denfünften
Teil, mindeſtensaberum 1000 Reichsmarkvon
demEinheitswertdesleßtenFeſtſtellungszeitpunkts
abweicht.Beruhtbei einemland-undforſtwirt-
ſchaftlihenBetrieb,einemGrundſtü>odereinem

einer
Beſtandsveränderung,ſowirdderEinheitswertſhon

dannneufeſtgeſtellt,wennderWertinfolgeder
Beſtandsveränderungallein um mehr als den
zwanzigſtenTeil,mindeſtensaberum500Reichs-
mark,abweiht. Eine Beſtandsveränderungliegt
insbeſonderevor:

1.wenndieGrundſtü>sflähedur<hErwerboder
Abtrennungvergrößertoderverkleinertwird;

2.wennderGebäudebeſtanddur<An-, Auf-
oderNeubauoderdur<hAbbruch,Abbrand
u.dgl.verändertwird.

Der ReichsminiſterderFinanzenkanndieWert-
grenzen(Säße1 und2) andersfeſtſeßen.
(2) DerNeufeſtſtellungwirdderWertzugrunde

gelegt,deraufdenBeginndesKalenderjahrsermittelt
wordeniſt, dasauf dieWertänderungfolgt(Neu-
feſtſtellungszeitpunkt).DieVorſchriftenim$32Abſaß2
und $63 über die Zugrundelegungeinesanderen
Veitpunktsbleibenunberührt.
(3) EineHerabſezungdesEinheitswertsdurch

Neufeſtſtellungerfolgtnur auf Antrag. Der Antrag
iſt bis zumAblaufdesKalenderjahrszu ſtellen,auf
deſſenBeginndieNeufeſtſtellungbegehrtwird. Er
kannin jedemFall no< innerhalbeinesMonats
ſeitdemTaggeſtelltwerden,andemderEinheitswert,
deſſenHerabſezungbegehrtwird,unanfehtbarge-
wordeniſt. DieAntragsfriſtiſt eineAus\<lußfriſt.

823
Nachfeſtſtellung

(1) Für wirtſchaftlicheEinheiten(Untereinheiten),
für die ein Einheitswertfeſtzuſtelleniſ, wird
derEinheitswertnachträglichfeſtgeſtellt(Nachfeſtſtel-
lung),wennna< demHauptfeſtſtellungszeitpunkt
($21Abſaÿ2)

1. diewirtſchaftliheEinheit(Untereinheit)neu
gegründetwirdundnichteinFall derZiffer3
vorliegt;

2. für einebereitsbeſtehendewirtſchaftlicheEin-
heit(Untereinheit)derGrundfür dieBe-
freiungvoneinerSteuerwegfällt;

3, einewirtſhaftli<heEinheit(Untereinheit)im
ganzenaufeineanderePerſonübergehtund
auh in derHanddesErwerberseinewirt-
ſchaftlicheEinheit(Untereinheit)bildet;

4. aneinerwirtſchaftlihènEinheit(Untereinheit)
mehrerePerſonenbeteiligtwerdenoderdasBe-
teiligungsverhältnisſih ändert.

(2)DerNachfeſtſtellungwird derWertzugrunde
gelegt,der auf denBeginn des Kalenderjahrser-
mitteltwordeniſt, dasdemmaßgebendenEreignis
folgt(Nachfeſtſtellungs8zeitpunkt).EndetindenFällen
desAbſaves1Ziffer2 dieSteuerbefreiungausdem
Grund,weildieBefreiungfür einebeſtimmteFriſt
galt‘unddieſeFriſtabgelaufeniſt, ſo iſt abweichend
von Saß 1 NachfeſtſtellungszeitpunktderBeginn
desKalenderjahrs,in demdieSteuerpflichteintritt.
DieVorſchriftenim $32Abſaß2 und$63überdie
QugrundelegungeinesanderenZeitpunktsbleiben
unberührt.



(3)Jn denFällendesAbſazes1Kiffern3und4
iſtabweichendvomAbſay2 Saß1 beiderFeſtſtellung
aufdenNachfeſtſtellungszeitpunktderEinheitswert
vomlebtenFeſtſtellungszeitpunktzu übernehmen.
Dies giltniht, wennſichauchderWertderwirtſchaft-
lihenEinheit(Untereinheit)geänderthatundaus
dieſemGrund für denſelbenZeitpunkt,auf dendie
Nachfeſtſtellungvorzunehmeniſ, dieVorausſezungen
füreineNeufeſtſtellungvorliegen.DieNeufeſtſtellung
iſt mit derNachfeſtſtellungzu verbinden.

B. Wertermittlung
g24

Umfangder wirtſchaftlichenEinheit bei Ver-
mögenszuſammenre<hnung

DieQurechnungmehrererWirtſchaftsgüterzueiner
wirtſchaftlichenEinheit($2)wirdniht dadurchaus-
geſchloſſen,daßdieWirtſchaft8güter

1. zumTeil demeinen,zumTeil demanderen
Ehegattengehören,wenndasVermögender
Ehegattenzuſammenzurechneniſ ($75 Ab-
ſaß1);

2. zumTeil zumGeſamtguteinerfortgeſeßten
Gütergemeinſchaft,zumTeildemüberlebenden
Ehegattengehören,wenndasGeſamtgutdem
VermögendesüberlebendenEhegattenzu-
zurechneniſt ($76). :

825
Abrundung

DieEinheit8wertewerdenwiefolgtabgerundet:
1. Einheitswertebis.zu 5000Reichsmarkauf
volle10Reichsmark.Beträgebiszu5Reichs-
markwerdennachunten,Beträgeüber5Reichs-
marknah obenabgerundet;

2. Einheitswerteüber5000Reichsmarkaufvolle
100Reichsmark.Beträgebis zu50Reichs-
mark werdenna<hunten, Beträge über
50Neichsmarknachobenabgerundet.

$26
-Vewertungvon ausländiſhemSachvermögen
Für dieBewertungdesausländiſchenland-und

forſtwirtſchaftlichenVermögens,Grundvermögensund
Betriebs8vermögensgeltendieVorſchriftendesErſten
Teils dieſesGeſeßes,insbeſondere$10 (gemeiner
Wert) und $11 Abſaß3. NachdieſenVorſchriften
findauchdieausländiſchenTeileeinerwirtſchaftlichen
Einheitzubewerten,dieſichſowohlaufdasJnland
als auh aufdasAuslanderſtre>t.

g27
Bewertungvon inländiſhemSahvermögen
Für die Bewertungdes inländiſchenland- und

forſtwirtſchaftlichenVermögens,Grundvermögensund
BetriebsvermögensgeltendieVorſchriftender$$28
bis66.NachdieſenVorſchriftenſindauchdieinlän-
diſchenTeileeinerwirtſchaftlichenEinheitzubewerten,
dieſih ſowohlaufdasJnland als auh aufdasAus-
[anderſtre>t.
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1.Land-undforſtwirtſchaftlihesBermögen

$28
Unterartendes land- und forſtwirtſchaftlichen

| Vermögens
Qum land-und forſtwirtſchäftlihenVermögen

gehören:
1, daslandwirtſchaftlicheVermögen($829bi844),
2. dasforſtwirtſchaftlicheVermögen($$45und46),
3. dasWeinbauvermögen($47),
4. dasgärtneriſheVermögen($48),
5. dasübrigeland-undforſtwirtſhaftliheVer-
mögen($49).

a. LandwirtſchaftlihesVermögen

$29
Begriffdeslandwirtſchaſtli<henVermögens
(1) Zum landwirtſchaftlichenVermögengehören

alleTeile(insbeſondereGrun undBoden,Gebäude,
ſtehendeund umlaufendeBetriebsmittel,Neben-
betriebeund Sonderkulturen)einerwirtſchaftlichen
Einheit,diedauerndeinemlandwirtſchaftlichenHaupt-
zwed>dient.(landwirtſchaftlicherBetrieb).
(2) Als Teile des landwirtſchaftlichenBetriebs

geltennicht:
1. Yahlungsmittel,GeldforderungenundWert-
papiere,

2. Geldſchulden,
3. einüberdennormalenBeſtandhinausgehender
Beſtand(Überbeſtand)an umlaufendenBe-
trieb8mitteln.Als normalerBeſtandan um-
laufendenBetriebsmittelngilteinſolcher,der
zurFortführungdesBetriebsbiszumBeginn
dernächſtenErnteerforderlichiſt, Bei ſeiner
Ermittlungſinddiein dieſerZeiteingehenden
Einnahmenund aufzuwendendenBarlöhne
nichtzu berü>ſichtigen.

(3) Als landwirtſchaftlicheBetriebegeltenauh
Tierzuchtbetriebe,Viehmäſtereien,Abmelkſtälle,Ge-
flügelfarmenundähnlicheBetriebe,wennzurTier-
zuchtoderTierhaltungÜberwiegendErzeugniſſever-
wendetwerden,dieim eigenenlandwirtſchaftlichen
Betriebgewonnenſind.
(4) Als landwirtſchaftliheBetriebegeltenauh

das Erbpachtrehtund ſonſtigegrundſtü>sgleiche
Rechte,die eine landwiriſchaftlicheNußung zum
Gegenſtandhaben.Die$$34 bis44geltenfürdieſe
Rechtenicht.
(s) Als landwirtſchaftlicherNebenbetriebgilt ein

Betrieb,derdemlandwirtſchaftlihenHauptbetrieb
zudienenbeſtimmtiſt.

$30
AbgrenzungdeslaudwirtſchaftlichenBetriebs
(1) In denlandwirtſchaftlichenBetriebſindauh

ſolcheGrundſtücksflächeneinzubeziehen,die anderen
als landwirtſchaftlihenZwe>endienen,wenndie
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SugehörigkeitdieſerFlächenzu demlandwirtſchaft-
lichenBetrieb den landwirtſchaftlihenHauptzwe>
desBetriebsniht weſentlihbeeinflußt.Diesgilt
niht für ſolcheFlächen,dieals ſelbſtändigeBetriebe
oderals Teiledavonanzuſehenſind.
(2) Jn denlandwirtſchaftlichenBetriebſind Be-

trieb8mittel,diederBewirtſchaftungdesBetriebs
dienen,auh danneinzubeziehen,wennſieniht dem
EigentümerdesGrundundBodensgehören.Dies
gilt entſprechendfürGebäude,die auf demeinem
landwirtſchaftlihenBetriebdienendenGrundund
Bodenerrichtetſind,aberdemEigentümerdesGrund
undBodensnichtgehören.Jn denFällenderSäße1
und2 iſ, wenneinerderbeteiligtenEigentümerzur
Vermögenſteuerheranzuzieheniſ, der auf dieſen
EigentümerentfallendeAnteilnah demVerhältnis

danachfeſtgeſtellteWert gilt als Einheitswert.
(3) Jn denlandwirtſchaftlihenBetriebkannein

Anteil des Eigentümersan anderenFlächenein-
bezogenwerden,ſoweitermitdemBetriebzuſammen
bewirtſchaftetwird.

$31
Vewertungsgrundſaß,Ertragswert

(1) Für landwirtſchaftlicheBetriebegeltendie
GrundſäßeüberdieBewertungnahErtragswerten.
(2) ErtragswertiſtdasFünfundzwanzigfachedes

Reinertrags,dender Betriebſeinerwirtſchaftlichen
BeſtimmunggemäßimDurchſchnittderJahrenach-
haltigerbringenkann.Dabeiiſt davonauszugehen,
daß der BetriebuntergewöhnlichenVerhältniſſen,
ordnungsmäßig,gemeinübli<hundmit entlohnten
fremdenArbeitskräftenbewirtſchaftetwird. Außer-
demiſtzuunterſtellen,daßderBetrieb{huldenfreiiſt,
(3) Bei derBeurteilungdernachhaltigenErtrags-

fáhigkeitſindalleUmſtändezuberü>ſichtigen,dieauf
denWirtſchaftserfolgvonEinflußſindodervondenen
dieVerwertungdergewonnenenErzeugniſſeabhängig
iſt. Demgemäßſindinsbeſonderezu berüſichtigen:
1. dienatürlichenErtragsbedingungen:

Bodenbeſchaffenheit,Geländegeſtaltungund
ÜlimatiſheVerhältniſſe;

2. diefolgendenwirtſchaftlichenErtragsbedingungen:
a) Soflage, Geſchloſſenheitoder Zerſplitterung

desBetriebs(innereVerkehrslage),
b) Verkehrs-undAbſaßverhältniſſeunddieVer-
hältniſſedesArbeitsmarkts(äußereVerkehrs-
lage).

(4) Die Gebäude,Betriebsmittel,Nebenbetriebe
undSonderkulturen,diezu demBetriebgehören,
werdennichtbeſondersbewertet,ſondernbei der
ErmittlungdesErtragswertsberüdſichtigt.

' $32
' Vewertungſtichtag

(1) HinſichtlichderGrößedesBetriebsunddes
UmfangsundZuſtandsderſtehendenBetriebsmittel
ſind die Verhältniſſeim Feſtſtellungszeitpunkt(Ab-
ſäße2 der$$21bis23)zugrundezu legen.

(2) HinſichtlichderumlaufendenBetriebsmitteliſt
derStandam30.Juni desJahrs maßgebend,das
demFeſtſtellungszeitpunktvorangeht.JJ für den
buhführendenTnhabereineslandwirtſchaftlichenBe-
triebsbeiderVeranlagungzur Einkommenſteuerein
Wirtſchaftsjahrmaßgebend,das niht mit dem
30.Juni endet,ſo tritt an dieStelle des30.Juni
der leßteTag desmaßgebendenWirtſchaftsjahrs.

$ 33
Mindeſtwert

Der für einenBetriebanzuſeßendeWertdarfnicht
geringerſein als derWert, mit demdas Wohn-
gebäudedesBetriebsinhabersoderderſeinerWohnung
dienendeGebäudeteilalleinnahdenVorſchriftenüber
dieBewertungbebauterGrundſtü>e($52)anzuſeßen
ſeinwürde,zuzüglihdesWerts, derſih nah den
FF29bis32,34bis40für denübrigenTeildesBe-
triebsergibt.DerReichsminiſterderFinanzentrifft
dienäherenBeſtimmungenzurDurchführungdieſer
Vorſchrift.

834
Vergleichsbetriebe,Reih3hundertſaß

(1)UmfürdieBewertungallerlandwirtſchaftlichen
Betriebeinnerhalbdes Reichsgebietsdie Gleich-
mäßigfkeitzu ſichernund Grundlagendur feſt-
ſtehendeAusgangspuntktezuſchaffen,ſtelltderReichs-
miniſterderFinanzenfür beſtimmteBetriebe(Ver-
gleich8betriebe)na<BeratungimBewertungsbeirat
(FF41bis44)mitrehtsverbindliherKraftdasVer-
hältnis feſt, in demſie nah ihrer Ertragsfähig-
keit,aufdieFlächeneinheit(Hektur)bezogen,zudem
VergleichsbetriebgrößterErtragsfähigkeitim Reich
(Reichsſpibenbetrieb)ſtehen,
(2)DasVerhältniswirdjeweilsineinemHundert-

ſaß ausgedrü>t(Reichshundertſaß).Der Neichs-
hundertſaßdesReichsſpißenbetriebsiſt 100.
(8s)AlsVergleichsbetriebewerdenfürjedenLandes-

finanzamtsbezirkmehrereBetriebeausgewählt,die
für dieGegendkennzeichnendſeinſollen.

8 35
Untervergleichsbetriebe

NachnähererAnordnungdesNeichsminiſtersder
FinanzenkönnendiePräſidentenderLandesfinanz-
ämternah Beratungin einemSachverſtändigen-
ausſhuß(Gutachterausſhuß)für weitereBetriebe
(Untervergleichsbetriebe)mitre<tsverbindlicherKraft
das Verhältnis(den RNeichshundertſaß)feſtſtellen,
in demdieſenah ihrerErtragsfähigkeitzu dem
Reichsſpißenbetriebſtehen.

$36
ErmittlungderReich8hundertſäße

(1) Bei der Feſtſtellungder Reichshundertſäße
ſinddietatſächlihenVerhältniſſehinſichtlihderim
$31 Abſaß3 bezeichnetenErtragsbedingungenzu-
grundezu legen.
_(2) Hinſichtlichder übrigenUmſtände,die die
Ertragsfähigfeitbeeinfluſſenkönnen,ſindohneRü>k-
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ſichtaufdietatſächlichenVerhältniſſeſolchezuunter-
ſtellen,diein derbetreffendenGegendfür dieBe-
wirtſhaftungals regelmäßiganzuſehenſind. Dies
gilt insbeſonderehinſichtli<hdesBeſtandsan Ge-
bäudenund Betriebsmittelnund hinſichtlichder
Betriebsgröße.Als regelmäßigimSinndesSaßes1
iſt anzuſehen,daßNebenbetriebeundSonderkulturen
niht zu denBetriebengehören.
(83)Bei der Feſtſtellungder Reichshundertſäße

follenu.a.auhdieAnhaltspunkteverwertetwerden,
diein deneinzelnenLändernfür dieErmittlungder
Ertragsfähigkeitvorhandenſind (Grundſteuerrein-
ertrag,Normalertrag,Reinertrag,Kataſterertrag,
Steuerkapitalu.dgl.), ſoweitdie Anhaltspunkte
innerhalbdeseinzelnenLandesbrauchbarſind.

$37
Gang derBeweriung

Zur FeſtſtellungdesEinheitswertswird für alle
landwirtſchaftlichenBetriebederVergleihswertnah
den$$38 und 39 ermittelt.Jn beſonderenFällen
iſt derVergleihs8wertdur< einenAbſchlagzu ver-
mindernoderdurcheinenZuſchlagzu erhöhen($40).
Jn denFällen,indeneneinAbſchlagodereinQuſchlag
unterbleibt,iſtEinheitswertderVergleichswert,ſoweit
nict noh Grundſtüsflächennah $30Abſäßen1
und3 einzubeziehenſind oderderMindeſtwertnah
$33 anzuſetzeniſt. :

$38
ErmittlungdesHektarſaßzes

FürdieErmittlungdesWerts,mitdemdieFlächen-
einheit(Hektar)eineslandwirtſchaftlihenBetriebs
anzuſeheniſ (Hektarſaß),geltendiefolgendenVor-
ſchriften:

1, DerReichsminiſterderFinanzenbeſtimmtfür
denReichshundertſaß100,d.h.fürdenReichs-
ſpißenbetrieb($34 Abſaß1) denHektarſaßz
(Hektarhöchſtſaß).DieſeBeſtimmungiſt, ſo-
weitderReichsminiſterderFinanzennicht
etwasanderesanordnet,für die Hauptfeſt-
ſtellungderEinheitswerteund für alleNeu-
feſtſtellungenund Nachfeſtſtellungenbis zur
nächſtenHauptfeſtſtellungmaßgebend.

2, Für dieübrigenVergleichsbetriebe($34)und
fürdieUntervergleichsbetriebe($35)ergibtſich
derHektarſaßausderAnwendungdesfürfie
feſtgeſtelltenReihshundertſabes($34Abſay2)
auf denHektarhöchſtſaß(Kiffer1).

3, Für alle übrigenBetriebe(außerdenVer-
gleich8betrieben[Ziffern1 und2]) wird der
Hektarſaßnah demVerhältnisihrerErtrags-
fähigkeitzu derjenigenderVergleichsbetriebe
ermittelt.DabeigeltendieſelbenGrundſätze
wiefür dieErmittlungderReichshundertſäße
derVergleichsbetriebe($36).

$39
Ermittlungder Vergleichswerte

Der Vergleih8wert($37 Say1) ergibtſi für
alleBetriebeaus derVervielfahungdesHektar-
ſaßesmit der(in Hektarausgedrüdten)Flächedes
Betriebs.

Reichsgeſetbl.1934I

Berlin,den24.Oktober1934
$40

AbſchlägeundZuſchläge
GürdieAbſchlägeundZuſchlägeamVergleichs-

wert(F37Say2) geltendiefolgendenVorſchriften:
1.AbſchlägeoderZuſchlägeſindnur dannzu
machen,wenn
a) dietatſählihenVerhältniſſederim $36
Abſaßz2 bezeichnetenErtragsbedingungen
vondenregelmäßigenVerhältniſſen,die
bei der Feſtſtellungdes Reichshundert-
ſabesoderbeiderErmittlungdesHektar-
fabesunterſtelltwordenſind($36Abſah2,
$398Ziffer3 Say 2),weſentlihabweichen
undaußerdem '

b) die Abweichungzu einerweſentlichen
MinderungoderSteigerungderErtrags-
fähigkeitführt. '

2.Der AbſchlagoderZuſchlagwird nah dex
durchdieAbweichung(Ziffer1 zu b) begrün-
detenMinderungoderSteigerungderErtrags-
fähigkeitbemeſſen.

3. FürdieumlaufendenBetriebsmitteliſtlediglich
ein AbſchlagwegenUnterbeſtandsmöglich.
Ein Überbeſtandan umlaufendenBetriebs-
mittelniſt ſonſtigesVermögen($67Ziffer7).

4.Der NeichsminiſterderFinanzenkannüber
dieAbſchlägeundüberdieZuſchlägenähere
Beſtimmungentreffen.

1041

g41
Vewertungs3beirat

(1) ZurSicherungeinerwirkſamenDurchführung
derVorſchriftender$F34und36wird vomNeichs-
miniſterderFinanzeneinBewertungsbeiratgebildet.
(2) DemBewertungsbeiratgehörenan:
1. derReichsminiſterderFinanzenodereinvon
ihmallgemeinoderim einzelnenFall beauf-
tragterReichsbeamterals FührerdesBe-
wertungs8beirats;

2. je ein beamteterVertreterzweierLänder.
Der Reich8miniſterder Finanzenbeſtimmt
dieLänder; z

3. ſe<svomReichsminiſterderFinanzenimBe-
nehmenmit demzuſtändigenReichsminiſtec
berufeneMitglieder,dieentwederLandwirt-
ſchaftausübenoder,ohnedieLandwirtſchaft
auszuüben,überallgemeineSachkundeauf
demGebietder Landwirtſchaftverfügen.
NachBedarfkönnenvorübergehendmehrals
ſehsMitgliederberufenwerden.‘DerReichs-
miniſterderFinanzenkanndieBerufung
jederzeitzurü>nehmen.AngabevonGründen
iſt nichterforderlich.

(3s)Die na<hAbſaß2 Viffer3 berufenenMit-
gliederhabenbeiEintrittin ihreTätigkeitdemFührer
desBewertungsbeiratsdur< Handſchlagan Eides
Statt zu geloben,beidenVerhandlungendesBe-
wertungsbeiratsohneAnſehender Perſon nah
beſtemWiſſenund Gewiſſenzu verfahren,die Ver-
handlungenunddiedabeizu ihrerKenntnisgelan-

279
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gendenVerhältniſſederSteuerpflichtigengeheim-
zuhaltenund Geſchäfts-und Betrieb8geheimniſſe
niht unbefugtzu verwerten.Verſtößegegendieſe
Vorſchriftwerdennah denVorſchriftenH die
für dieFällederVerlegungdesSteuergeheimniſſes
gelten.

g42
GeſchäftsführungdesBewertungsbeirats

(1) Der Reichsminiſterder Finanzenführtdie
GeſchäftedesBewertungsbeirats.'
(2) Der FührerdesBewertungsbeiratsleitetdie

Verhandlungen.EineAbſtimmungfindetnichtſtatt.
(3) DerBewertungsbeirathatſeinenSiß in Ber-

lin, Er iſt berechtigt,überallimReichsgebietAmts-
handlungenvorzunehmen.Er hatdieBefugniſſe,die
denFinanzämternim Steuerermittilungsverfahren
zuſtehen.
(4) Die AmtshandlungendesBewertungsbeirats

ſind nichtbffentlih.Der Bewertungsbeiratkann
nah ſeinemErmeſſenMitgliederdesReichsnähr-
ſtandsundſonſtigeSachverſtändigehören.
(s) DerReichsminiſterderFinanzenbeſtimmtdie

GeſchäftsordnungdesBewertungsbeiratsund die
EntſchädigungdernichtbeamtetenMitglieder.

$43
AufgabendesBewertungsbeirais

Der BewertungsbeiratberätdenReichsminiſter
derFinanzen

1.bei derBeſtimmungder Vergleichsbetriebe
($34);

2, beiderFeſtſtellungderReichshundertſäßefür
dieVergleichsbetriebe($34Abſatz2,$36);

3. beiderFeſtſtellungdesHektarhöchſtſaßes($38
Ziffer1)}

4. im BedarfsfallbeiweiterenMaßnahmen,die
zur SicherungderGleichmäßigkeitderBe-
wertunginnerhalbdesReichsgebietszutreffen
ſind.

8 44
BVekannigabeundWirkungderEntſcheidung

- (1) NachBeratungimBewertungsbeirattrifftder
NeichsminiſterderFinanzenüberdenGegenſtandder
Beratung($43)dieEntſcheidungundgibtſiebekannt.
Die Bekanntgabekannäbweichendvon denVor-
ſchriftendesGeſeesüberdieVerkündungvonRechts-
verordnungenvom13.Oktober1923(Reich8geſeßbl.T
S. 959)erfolgen.Die bekanntgegebenenEntſchei-
dungenkönnennichtzurü>genommenodergeändert
werden.Schreibfehler,Rechenfehlerund ähnliche
offenbareUnrichtigkeitenkönnenauh nah derBe-
kanntgabeberichtigtwerden.
(2) Durchdie Bekanntgabeerhaltendie Ent-

ſcheidungen,ſoweitderReichsminiſterderFinanzen
nichtetwasanderesanordnet,fürdieHauptfeſtſtellung
derEinheitswerteundfüralleNeufeſtſtellungenund
Nachfeſtſtellungenbis zur nächſtenHauptfeftſtellung

re<tsverbindlicheKraft.WarderEinheitswerteines
Vergleichsbetriebsbereitsvor derBekanntgabedes
Reichshundertſabesfeſtgeſtellt,ſo giltdieFeſtſtellung
desEinheitswertsalsnichterfolgt.

b. ForſtwirtſchaftlihesVermögen
$45

VegriffundBewertungdesforſtwirtſchaftlichen
Vermögens

(1) Zum forſtwirtſchaftlihenVermögengehören
alleTeileeinerwirtſchaftlihenEinheit,diedauernd
einemforſtwirtſchaftlichenHauptzwe>dient(forſt-
wirtſchaftliherBetrieb).
(2) AufdieforſtwirtſchaftlihenBetriebefindendie

8829bis31,33,41,42und44entſprehendeAn-
wendung,ſoweitſichnichtausdenAbſäßgen3 bis5
etwasanderesergibt.EingeſchlagenesHolzre<hnet
nur inſoweitzumÜberbeſtandan umlaufendenBe-
trieb8mitteln($29Abſaÿ2 Ziffer3),als es den
betriebsplanmäßigenjährlichenEinſchlagüberſteigt.
(s) DerErtragswertforſtwirtſchaftlicherBetriebe

wirdausdemExtragswertentſprechenderNachhalts-
betriebemitregelmäßigemAltersklaſſenverhältnisab-
geleitet.Qu dieſemZwe>kannderReichsminiſter
derFinanzenmitrehtsverbindlicherKraftfeſtſtellen:

1.von welhemWert für die Flächeneinheit
(Hektar)einesNachhaltsbetriebsmit regel-
mäßigemAltersklaſſenverhältnisauszugehen
iſt (Hektarſaß).Der Hektarſaÿiſ getrennt
nachdenverſchiedeneninBetrachtkommenden
Holzarten,Standortsklaſſen,Beſto>ungsgraden
underzielbarenHolzpreiſenfeſtzuſtellen;

2. mit welchemHundertſaßdesnah Kiffer1
feſtgeſtelltenHektarſaßesdieeinzelnenAlters-
flaſſenanzuſeßenſind;

3,mit.welchemHektarſaßMittelwald-,Nieder-
wald-undAlpenwald-(Schußwald-)Betriebe
oderderartigeFlächeninnerhalbandererBe-
triebeanzuſehenſind;

4.mitwelchemHektarſaßeinzelneBetriebeals
Bewertungſtühpunkteanzuſeßenſind.

(4) Bei derFeſtitellungderHektarſäßenah Ab-
ſaß3 ſinddietatſächlichenVerhältniſſehinſichtlichder
natürlichenErtragsbedingungen($31Abſaß3Ziffer1),
deräußerenVerkehrslage($31Abſaß3Ziffer2zub)
unddesHolzbeſtands‘zugrundezulegen.Hinſichtlich
derübrigenUmſtändeundderinnerenVerkehrslage
($31Abſah3 Biffer2 zua) ſindregelmäßigeVer-
hältniſſezuunterſtellenunddieVorſchriftendes-$ 36
Abſay2 entſprechendanzuwenden.
(s) Der ermittelteErtragswertiſt in beſonderen
Fällendur einenAbſchlagzuvermindernoderdur
einenQuſchlagzuerhöhen.AbſchlägeoderZuſchläge
ſindnurdannzumachen,wenn

1. dietatſächlichenVerhältniſſederimAbſaß4
Saß2 bezeichnetenErtrag8bedingungenvon
denregelmäßigenVerhältniſſen,die beider
ſtellung der Hektarſäßeunterſtelltworden

ſind,weſentlihabweichenundaußerdem



2, dieAbweichungzueinerweſentlichenMinde-
rung oderSteigerungder Ertragsfähigkeit
führt.

$40 Ziffern2 bis4 geltenentſprechend.
846

ForſtivirtſchaftliheAbteilungdes
Bewertungsbeirats

(1) Für dieforſtwirtſchaftliheAbteilungdesBe-
wertungsbeiratstretenandieStellederim$41Ab-
ſah2Kiffer3Saß1bezeichnetenſehsMitgliedervierMit-
glieder,dieentwederau8übendeForſtwirteſindoder,
ohneausübendeForſtwirtezu ſein,überallgemeine
SachkundeaufdemGebietderForſtwirtſchaftverfügen.
(2) DerBewertungsbeiratberätdenReich8miniſter

derFinanzenhinſichtlihderforſtwirtſchaftlichenBe-
triebe:
1, beidenim $45Abſaß3 bezeihnetenFeſt-
ſtellungen;

-2, im Bedarfsfallbei weiterenMaßnahmen,die
zur SicherungderGleichmäßigkeitderBe-
fend innerhalbdesReichsgebietszutreffen
ind,

o,Weinbauvermögen
g47

Begriff und Beweriungdes Weinbauvermögens
(1) Zum Weinbauvermögengehörenalle Teile

einerwirtſchaftlichenEinheit,diedauernddemWein-
baualsHauptzwe>dient(Weinbaubetrieb).
(2) Auf die Weinbaubetriebefindendie.$$29

bis 44 entſprehendeAnwendung,ſoweitſichnicht
ausdenAbſäßen3 bis5 etwasanderesergibt.
(3s)Zum normalenBeſtandan umlaufenden

Betrieb8mitteln($29Abſaß2Ziffer3) gehörenauh
dieWeinvorräte,dieausderleztenErnteſtammen.
(4) Für die Feſtſtellungder Reichshundertſäße

($34Abſatz2, $$35und36)tretenandieStellevon
VergleichsbetriebenVergleichslagen.Dabeiſindhin-
ſichtlichderinnerenVerkehrslagenichtdietatſächlichen
Verhältniſſe($36Abſaßz1), ſonderndiein derbe-
treffendenGegendregelmäßigenVerhältniſſe($36
Abſaß2) zugrundezu legen.Die Vorſchriftendes
$40 überdieAbſchlägeundQuſchlägegeltenent-
ſprechendfür dieinnereVerkehrslage.
(5s)Für dieWeinbauabteilungdesBewertungs-
beiratstretenan dieStellederim $41 Abſaß2
QYiffer3Saß1 bezeichnetenſe<sMitgliedervierMit-
glieder,dieentwederWeinbautreibendeſindoder,ohne
Weinbautreibendezuſein,überallgemeineSachkunde
aufdemGebietdesWeinbausverfügen.

d. Gärtneriſhes Vermögen
$48

BegriffundBewertungdesgärtneriſchenVermögens
(1) Zum gärtneriſchenVermögengehörenalle

TeileeinerwirtſchaftlichenEinheit,diedauerndeinem
gärtneriſchenHauptzwe>dient(gärtneriſcherBetrieb).
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(2) GärtneriſcheBetriebeſind na< den Vor-

ſchriftendes $31 zu bewerten.Die $$29,30,32
und33geltenentſprechend.
(3) DexReich8miniſterderFinanzenkannnähere

BeſtimmungenüberdenBegriff unddieBewertung
der gärtneriſchenBetriebeoderbeſtimmterArten
vonihnen(z.B. Obſtbaubetriebe)treffen.Er kann
insbeſonderebeſtimmen,daß der Ertrag8wert
einzelnerBetriebe(Bewertungſtüßpunkte)mitre<ts-
verbindlicherKraft feſtgeſtelltundderErtragswert
gleichartigerBetriebeinnerhalbeines beſtimmten
Gebiet?dur< Vergleichmit dieſenBewertung-
ſtühpunktenermitteltwird.

e. Übriges land- und forſtwirtſhaftlihes
Vermögen
$49

Vegriſf undBewertungdesübrigenland- und
forſiwirtſhaftlihenVermögens

Qumübrigenland-und forſtwirtſchaftlichenVer-
mögengehöreninsbeſondere:

1.dasderFiſchzuchtundderTeichwirtſchaftge-
widmeteVermögen, '

2. dasderBinnenfiſchereigewidmeteVermögen.
Über denBegriff und dieBewertungtrifft der
Reichsminiſterder Finanzendie näherenBeſtim-
mungen.

Il, Grundvermögen
$50

BegriffdesGrundvermögens
(1) ZumGrundvermögen"gehörtderGrundund

Bodeneinſchließli<hderBeſtandteile(insbefondere
Gebäude)unddesZubehörs.Jn dasGrundvermögen
werdennichteinbezogendieMaſchinenundſonſtigen
VorrichtungenallerArt, diezueinerBetriebsanlage
gehören,auhwennſieweſentlicheBeſtandteileſind.
JedewirtſchaftlicheEinheitdesGrundvermögensbil-
deteinſelbſtändigesGrundſtü>kimSinn dieſesGe-
ſees.
(2) AlsGrundſtückegeltenauhdasErbbaurechtund

ſonſtigegrundſtü>ksgleicheRechte.
(3) Als Grundſtü>giltauheinGebäude,dasauf

fremdemGrundundBodenerrichtetiſt,ſelbſtwenn
esweſentlicherBeſtandteildesGrundundBodens
gewordeniſt.

$51
AbgrenzungdesGrundvermögensvonanderen

Vermögensarten
(1) ZumGrundvermögengehörtnichtGrundbeſiß,

der zum land- und forſtwirtſchaftlihhenVermögen
gehört,
(2) Land-undforſtwirtſchaftlihgenußteGrund-

ſtücsflächenſind demGrundvermögeazuzurechnen,
wennnah ihrer Lageund dea ſonſtigenVer-
hältniſſen,insbeſonderemit Rückſichtauf die be-
ſtehendenVerwertungsmöglichkeiten,anzunehmenif,
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daßſiein abſehbarerZeitanderenals land-undforſt-
wirtſchaftlichenZwedendienenwerden,z.B. wenn
ſiehiernachalsBauland,JnduſtrielandoderalsLand
für Verkehrszwe>eanzuſehenſind.
(3) GehörendieimAbſaß2 bezeihnetenGrund-

ſtüdsflächenzu einemErbhof,ſo ſind ſie nur dann
Grundvermögen,wenn am Feſtſtellungszeitpunkt
(Abſätze2 der $$21 bis 23) mit Sicherheitan-
zunehmenift, daßſie ſpäteſtensnah zweiJahren
anderenals land-undforſtwirtſchaftlihenQwe>en
dienenwerden. '
(4) ZumGrundvermögengehörenniht dieBe-

trieb8grundſtü>e($57)unddieGewerbeberechtigungen
58).

859
VewertungvonbebautenGrundſtü>en

(1) Für dieBewertungderbebautenundderim
BaubefindlichenGrundſtückeerläßtderReichsminiſter
derFinanzendiemaßgebendenBeſtimmungen.
(2)Mindeſtensiſ derWertanzuſehen,mitdemder

GrundundBodenalleinalsunbebautesGrundſtü>
nach$53zubewertenwäre.

$53
VewertungvonunbebautenGrundſtii>en

UnbebauteGrundſtü>keſind mit demgemeinen
Wert($10)zubewerten.

IN, Betriebsvermögen
854

BegriffdesBetriebsvermüögens
(1) Zum Betriebs8vermögengehörenalle Teile

einerwirtſchaftlichenEinheit,diedemBetriebeines
Gewerbesals Haupizwe>dient,ſoweitdieWirt-
ſchaftsgüterdemBetriebsinhabergehören(gewerb-
licherBetrieb).
(2) Als GewerbeimSinn desGeſeßesgilt au<

diegewerblicheBodenbewirtſchaftung,z.B. derBerg-
bauunddieGewinnungvonTorf, Steinenund
Erden.
(3s)Als Gewerbegilt unbeſchadetdes$56 nicht

dieLand-undForſtwirtſchaft,wennſiedenHaupi-
zwe>desUnternehmensbildet.

$55
FreieBerufe

(1) DemBetriebeinesGewerbesim Sinn des
Geſeßesſtehtdie Ausübungeines freienBerufs

diewiſſenſchaftliche,künſtleriſche,ſchriftſtelleriſhe,un-
terrihtendeodererzieheriſcheTätigkeit,dieBerufs-
tätigkeitderÄrzte,Rehtsanwälteund Notare,der
Ingenieure,der Architekten,der Handelschemiker,
derHeilkundigen,derZahntechniker,derLandmeſſer,
derWirtſchaftsprüfer,derSteuerberater,derBuch-
ſachverſtändigenundähnlicherBerufe.

(2)DemBetriebeinesGewerbesſtehtdieTätigkeit
alsEinnehmereinerſtaatlichenLotteriegleich,ſoweit
dieTätigkeitniht ſhonimRahmeneinesGewerbe-
betriebsausgeübtwird,

856
Betrieb9vermögenvonKörperſchaften,Perſonen-

vereinigungenundVermögensmaſſen
(1) EinengewerblichenBetriebbildeninsbefondere

alle Wirtſchaſtsgüter,die den folgendenKörper-
haften, Perſonenvereinigungenund Vermögens-
maſſengehören,wenndieſeihreGeſchäftsleitungoder
ihrenSig im Jnlandhaben:

1. Kapitalgeſellſchaften(Aktiengeſellſchaften,Kom-
manditgeſellſhaftenaufAktien,Geſellſchaften
mitbeſchränkterHaftung,Kolonialgeſellſchaften,
bergrechtlichenGewerkſchaften);

2. Erwerbs-undWirtſchaftsgenoſſenſchaften;
. VerſicherungsvereinenaufGegenſeitigkeit;
4. ſonſtigenjuriſtiſhenPerſonendes privaten
Rechts,wennſie einenwirtſchaftlihenGe-
ſchäftsbetriebunterhaltenundvorwiegenddie
ErzielungwirtſchaftlicherVorteilefür ſi
oderihreMitgliederbezwe>en;

5. nihtre<tsfähigenVereinen,Anſtalten,Stiftun-
genundanderenZwe>kvermögen,wenndiein
Biffer4 genanntenVorausſeßzungenvorliegen;

6. KreditanſtaltendesöffentlichenRechts;
7. offenenHandelsgeſellſchaften,Kommanditgeſell-
ſchaftenundähnlichenGeſellſchaften,beidenen
dieGeſellſchafterals Unternehmer(Mitunter-
nehmer)anzuſehenſind.

(2) Bei allen Körperſchaften,Perſonenvereini-
gungenund Vermögensmaſſen,diewederihre Ge-
ſchäſtsleitunanocihrenSiß imJnlandhaben,bilden
nurdieWirtſchaſtsgütereinengewerblichenBetrieb,
diezuminländiſchenBetrieb8vermögengehören($77
Abſayh2Viffer3).

[e]

857
Vetriebsgrundſftüde

(1) Betriebsgrundſtü>imSinn dieſesGeſetzesiſt
derzu einemgewerblichenBetriebgehörigeGrund-
beſiß,ſoweiter, losgelöſtvonſeinerZugehörigkeitzu
demgewerblichenBetrieb,

1. zumGrundvermögengehörenwürdeoder
2. 6inenland-und forſtwirtſchaftlihenBetrieb
bildenwürde.

(2) DientdasGrundſtü>,das,losgelöſtvondem
gewerblichenBetrieb,zumGrundvermögengehören
würde,zumehralsderHälfteſeinesWertsdemge-
iverblichenBetrieb,ſogilt dasganzeGrundſtü>als
TeildesgewerblichenBetriebsundalsBetriebsgrund-
ſtü>.DientdasGrundſtü>nurzurHälfteſeinesWerts
oderzueinemgeringerenTeildemgewerblichenBe-
trieb,ſo gehörtdasganzeGrundſtü>kzumGrundver-
mögen.AbweichendvondenSäßen1und2 gehört
derGrundbeſißder im $56 Abſaß1 bezeichneten
inländiſchenKörperſchaften,Verſonenvereinigungen
undVermögensmaſſenſtetszu denBetriebsgrund-
ſtüden.



(3) Betriebsgrundſtü>keim Sinn desAbſaßes1
Kiffer1 ſind wie Grundvermögen,Betriebsgrund-
ſtückeimSinndesAbſayes1Ziffer2 wieland-und
forſtwirtſchaftlihesVermögenzubewerten.

$58
_Gewerbebere<htigungen

(1) Als Gewerbeberechtigungenim Sinn dieſes
GeſetzesgeltendieBerechtigungen,derenAusübung
alleinſhoneinGewerbebegründenwürde,z.B. das
Mineralgewinnungsreht,dieApothekengerechtigkeit.
(2) Gewerbeberechtigungen,die grundſtü>sgleih

ſind,geltennichtalsBetrieb8grundſtü>ke.Gewerbe-
berehtigungen,die mit demEigentuman einem
Grundſtü>kverbundenſind ($96 desBürgerlichen
Geſeßbuchs),geltennichtals BeſtandteileeinesBe-
triebsgrundſtüds.
(5) Zu den Gewerbeberechtigungenſind deren

BeſtandteileundQubehörzu re<nenmit Ausnahme
desGrundundBodensundderGebäudeundmit
AusnahmederMaſchinenundſonſtigenVorrichtungen
allerArt, diezueinerBetrieb8anlagegehören.
(4) Gewerbeberechtigungenſindmit demgemeinen

Wert($10)zu bewerten.

$59
NichtzumBetxledäbermbgengehörigeWirtſchafts-

güter
Jum Betriebsvermögengehörennicht:
1. dieWirtſchaftsgüter,dienahdenVorſchriften

desVermögenſteuergeſeßesoderandererGe-
ſeßevonderVermögenſteuerbefreitſind;

2. dieWirtſchaftsgüter,die nah $67 Ziffer5
Säzen2 bis4 nichtzumſonſtigenVermögen
gehören.

860
Vergünſtigungfür Schachtelgeſellſchaften

(1) Jf eine inländiſheKapitalgeſellſhaft($ 56
Abſatz1Ziffer1) nahweislih ſeitBeginndesWirt-
ſchaftsjahrs,dasdemFeſtſtellungszeitpunkt(Abſäße2
der$$21bis23)vorangeht,ununterbrochenandem
Grund-oderStammkapitaleinerandereninländiſchen
Kapitalgeſellſhaftin FormvonAktien,Kuxenoder
Anteilenmindeſtenszu einemViertelunmittelbar
beteiligt,ſo gehörtdieBeteiligungnichtzumgewerb-
lihenBetrieb.Jst einGrund-oderStammkapital
niht vorhanden,ſo iſt dieBeteiligungan demVer-
mögenmaßgebend.
(2) DieVorſchriftdesAbſaßzes1giltentſprechend,

wennReich,Länder,GemeindenundGemeindever-
bändeoderBetriebevoninländiſhenKörperſchaften
desöffentlihenRechtsaninländiſchenKapitalgeſell-
ſchaftenbeteiligtſind.

$61
Kapitalverwaltungsgeſellſchaften

(1) Für Kapitalverwaltungsgeſellſchaftenkannder
ReichsminiſterderFinanzenbeſondereVorſchriften
erlaſſen.

Reichsgeſeßbl.19341
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(2) KapitalverwaltungsgeſellſchaftenimSinn des

Abſaßes1 ſindKapitalgeſellſhaften,dieausſchließlich
denErwerb,dieVerwaltungunddieVeräußerung
von Aktien,Kuxen, Anteilenoder Genußſcheinen
andererKapitalgeſellſhaftenodervonSchuldverſchrei-
bungenzumGegenſtandhaben.

g62
BetriebſchuldenundRü>lagen

(1) Zur Ermittlungdes Einheitswertsdes ge
werblichenBetriebsſind vomRohvermögendie-
jenigenSchuldenabzuziehen,diemitderGeſamtheit
odermiteinzelnenTeilendesgewerblichenBetriebs
in wirtſchaftlichemZuſammenhangſtehen.
(2) VondemRohvermögenſindbeiVerſicherungs-

unternehmenverſicherungstechniſheRü>lagenabzu-
ziehen,ſoweitſiefürdieLeiſtungenausdenlaufenden
Verſicherungsverträgenerforderlichſind.

$63
Bewertungſtichtag

(1) Für denBeſtandunddieBewertungſinddie
Verhältniſſeim Feſtſtellungszeitpunkt(Abſätze2 der
C821bis23)maßgebend.Für dieBewertungvon
Wertpapieren,AnteilenundGenußſcheinenanKapital-
gaſten giltderSkichtag,derſih nach$69 er-
gibt.
(2) Für Betriebe,dieregelmäßigjährlicheAb-

\<lüſſeauf denSchlußdesKalenderjahrsmachen,
iſt dieſerAbſchlußtagzugrundezu legen.
(3) Für Betriebe,dieregelmäßigjährlicheAb-

ſchlüſſeauf einenanderenTag machen,kannauf
Antragzugelaſſenwerden,daßderSchlußdesWirt-
ſchaftsjahrszugrundegelegtwird,das demFeſt-
ſtellungszeitpunktvorangeht.An denAntragbleibt
derBetriebauchfürkünftigeFeſtſtellungenderEin-
heitswerteinſoferngebunden,als ſtetsder Schluß
desleßtenregelmäßigenWirtſchaftsjahrszugrunde
zu legeniſt.
(4)DeraufdenAbſchlußzeitpunkt(Abſäße2und3)

ermittelteEinheitswertgilt als Einheitswertvom
Feſtſtellungs8zeitpunkt.
(5) Die Abſäße2 und3 ſindniht anzuwenden:
1. aufBetriebsgrundſtü>ke($57).Für ihrenBe-
ſtandundihreBewertungbleibendieVer-
háltniſſeim Feſtſtellungszeitpunktmaßgebend.
$32Abſah2 bleibtunberührt;

2. auf dieBewertungvonWertpapieren,An-
teilenund Genußſcheinenan Kapitalgeſell-
ſchaften.Für dieBewertungbleibendieVer-
háltniſſedesStichtagsmaßgebend,derſi
nah $69 ergibt. Für denBeſtandiſ der
Abſchlußzeitpunkt(Abſäße2 und3) maß-
gebend.

$64
Ausglei<hvonVermögens2änderungen

nah demAbſchlußzeitpunkt
Jum AusgleichvonVerſchiebungen,diein derZeit

zwiſhendemAbſchlußzeitpunkt($ 63 Abſaß3)

276
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unddemFeſtſtellungszeitpunkt(Abſäße2 der$$21
bis 23)eingetretenſind,geltendiefolgendenVor-
ſchriften:

1. Für Betriebsgrundſtüe:
a) Iff einBetriebsgrundſtü>kausdemge-
werblichenBetriebausgeſchiedenundder
GegenwertdemBetriebzugeführtworden,
fowirdderGegenwertdemBetriebsver-
mögenzugerechnet;

b) Jst Grundbeſiyals Betriebsgrundſtük
derGegenwertdemgewerblichenBetrieb
entnommenworden,ſowirdderGegen-
wertvomBetriebsvermögenabgezogen.
EntſprechendwerdenAufwendungenab-
geaogen,dieausMittelndesgewerblichen
etriebsaufBetriebsgrundſtü>kegemacht
wordenſind.

2. Für andereWirtſchaftsgüterals Betriebs-
grundſtü>e:
a) Iſt ein derartigesWirtſchaftsgutaus
einemgewerblichenBetriebausgeſchieden
- unddemübrigenVermögendesBetriebs-
inhaberszugeführtworden,ſowirddas
Wirtſchaftsgutſobehandelt,alswennes
im Feſtſtellungszeitpunktno< zum ge-
werblichenBetriebgehörte;

b) Jt einderartigesWirtſchaftsgutausdem
ÜbrigenVermögendesBetriebsinhabers
ausgeſchiedenunddemgewerblichenBe-
trieb zugeführtworden,ſo wird das
Wirtſchaftsgutſobehandelt,alswennes
imFeſtſtellungszeitpunktnohzumübrigen
Vermögengehörte;

e)DieVorſchriftenzu aundb geltenjedoch
niht, wennmit demausgeſchiedenen
WirtſchaftsgutGrundbeſißerworbenwor-
deniſt oderAufwendungenaufGrund-
beſißgemachtwordenſind. In dieſen
Jällen iſtdasWirtſchaftsgutvondemVer-
mögen,ausdemesausgeſchiedenworden
iſt,abzuziehen.

$65
| Steuerſiherungdur<hZurechnungausgeſchiedener

Wirtſchaftsgüter
(1) Sind innerhalbderleßtendreiMonatevordem

Feſtſtellungszeitpunkt(Abſäße2der$$21bis23)oder
demAbſchlußzeitpunkt($63 Abſaß3) Wirtſchafts-
güterausdeminländiſchenTeileinesgewerblichenBe-
triebsausgeſchiedenworden,ohnedaßdieſemeinent-
ſprechenderGegenwertzugeführtwordeniſ, ſo ſind
die ausgeſchiedenenWirtſchaftsgüterdemgewerb-
lichenBetriebzuzurehnen,wennſiedur dieAus-
ſcheidungderinländiſchenVermögensbeſteuerungent-
gehenwürdenundderWertdesno< vorhandenen,
derinländiſchenVermögensbeſteuerungunterliegenden
TeilsdesBetriebsineinemoffenbarenMißverhältnis
C WertderausgeſchiedenenWirtſchaftsgüter
eht. '

\

(2)Abſaß1giltnicht:
1. für Gewinnausſhüttungen,
2. für Fälle,in denenderBetriebsinhabernach-
weiſt,daßdieWirtſchaftsgüterin derAbſicht
einerentſprechendenEinſchränkungdesBetriebs
ausgeſchiedenwordenſind.

$66
Beweriung

(1) Die zu einemgewerblichenBetriebgehörigen
WirtſchaftsgüterſindvorbehaltlichderAbſätze2und3
in derRegelmitdemTeilwert($12)anzuſetzen.
(2) FürdieBewertungderBetriebs8grundſtüdtegilt

$57Abſay3. Für dieBewertungderGewerbe-
berehtigungengilt$58Abſaß4.
(3s)FürdieBewertungvonWertpapieren,Anteilen

undGenußſcheinenanKapitalgeſellſchaftengilt$70.
(4) DerGeſamtwertdesgewerblichenBetriebsiſt

dieSummederWerte,dieſih nachdenAbſägzen1bis3
fürdieeinzelnenWirtſchaftsgüterergeben,vermindert
umdieSchuldenundRüdlagen($62)desBetriebs.
BeiderErmittlungdesGeſamtwertsſinddieBetriebs-
grundſtücke($57) und die Gewerbeberechtigungen
($58)mitdenfürſiefeſtgeſtelltenEinheitswertenan-
zuſetzen.

ZweiterAbſchnitt:SonſtigesVermögen,
GeſamtvermögenundSnlandsvermögen

A. Sonſtiges Vermögen
' 8 67

BegriffundUmfangdesſonſtigenVermögens.
Als ſonſtigesVermögen($19Yiffer4) kommen,
ſoweitdieeinzelnenWirtſchaftsgüterniht zumland-
und forſtwirtſchaftlihenVermögen,zumGrund-
vermögenoderzum Betriebsvermögengehören,
alleWirtſchaftsgüterin Betracht,insbeſondere:
1, verzinsliheundunverzinslicheKapitalforde-
rungenjederArt,ſoweitſienihtunterZiffer2
fallen;

2. Spareinlagen,Bankguthaben,Poſtſche>gut-
habenundſonſtigelaufendeGuthaben,in-
ländiſheund ausländiſheZahlungsmittel.
LautendieBeträgeaufReichsmark,ſo ge-
hörenſiebeinatürlichenPerſonennurinſoweit
zum ſonſtigenVermögen,als ſie insgeſamt
1000Reichsmarküberſteigen;

3, AktienoderAnteilſcheine,Kuxe,Geſchäfts-
anteile,andereGeſellſhaftseinlagenundGe-
ſhäft8guthabenbeiGenoſſenſchaften.Anteile
anoffenenHandelsgeſellſhaften,Kommandit-
geſellſchaftenundähnlichenGeſellſchaften,bei
denendieGeſellſchafterals Unternehmer(Mit-
unternehmer)anzuſehenſind, ſind niht
ſonſtigesVermögen,ſondernBetriebsvermögen
desGeſellſchafters;



4. derKapitalwertvonNießbrauchsrechtenund
vonRechtenaufRentenundanderewieder-
kehrendeNußgungenund Leiſtungen,jedoch
unter der Vorausſeßung,daß das Recht
demBerechtigtenauf Lebenszeitoderauf
die Lebenszeiteiner anderenPerſon, auf
unbeſtimmteZeit oderauf dieDauervon
mindeſtenszehnJahrenzuſteht;

6. Urheberrechte,geſhüßteund nichtgeſhüßte
Erfindungen.Urheberre<htean Werkender
bildendenKunſt,desSchrifttumsund der
TonkunſtundſolcheWerkegehörennichtzum
ſonſtigenVermögen,wennſie im Eigentum
desUrhebersſelbſtoderim Fall desTodes
desUrhebersim EigentumſeinerEhefrau
oderſeinerKinderſtehen.Dasgleichegilt
für niht geſhüßteErfindungen.Sind die
UrheberrechteoderErfindungeneinemDritten
gegendieVerpflihtungzureinmaligenoder
wiederholtenZahlungfeſterBeträgeauf be-
ſtimmteoderunbeſtimmteZeit zur Aus-
nußungüberlaſſen,ſogehörenſiezumſonſtigen
Vermögen; '

6. nohnict fälligeAnſprücheaufLebens-und
KapitalverſicherungenoderRentenverſicherun-
gen,ausdenenderBerechtigtenoh nichtin
denNentenbezugeingetreteniſt. Nichtzum
ſonſtigenVermögengehörenjedoch:
a) alleVerſicherungen,derenWert($14Ab-
ſaß4) insgeſamt5000Reichsmarknicht
Überſteigt,

b) ohneRüſiht auf denWert ſolche
Réntenverſicherungen,diemit Rücſſicht
auf ein Arbeits-oderDienſtverhältnis
abgeſchloſſenwordenſind.

Verſicherungenbei ſolhen Verſicherungs-
unternehmen,diewederihreGeſchäftsleitung
nochihrenSiß imInlandhaben,gehörennur
dannniht zumſonſtigenVermögen,wenn
denVerſicherungsunternehmendieErlaubnis
zumGeſchäftsbetriebim Jnland erteiltiſt;

7. derÜberbeſtandanumlaufendenBetriebsmit-
telneinesland-undforſtwirtſchaftlichenBe-
triebs($29Abſaÿ2 Jiffer 3);

8,Wirtſchaftsgüter,dieeinemland-undforſtwirt-
[haf hen Betriebodereinemgewerblichen
etriebzudienenbeſtimmtſind,tatſählihan
demfürdieVeranlagungzurVermögenſteuer
maßgebendenSeitpunktaber einemder-
artigenBetriebdesEigentümersnichtdienen.
Die Wirtſchaftsgütergehörenniht zum
ſonſtigenVermögen,wennihrWertinsgeſamt
1000Reich8marknichtüberſteigt;

9. Edelmetalle,EdelſteineundPerlen;
10. GegenſtändeausedlemMetall,Shmu>gegen-

ſtändeund ſolhe Luxusgegenſtände,dienicht
zur AusſtattungderWohnungdes Steuer-
pflichtigengehören.NichtzumſonſtigenVer-
mögengehören:
a) Perſonenkraftwagen,Flugzeuge,Motor-
jahtenundSegeljachtenohneRücſſicht
aufdenWert,wennſieim Jnlandher-
geſtelltſind; '

b) dieübrigenimSaß1bezeichnetenGegen-
ſtände,wennihrgemeinerWertinsgeſamt
10000Reichsmarkniht überſteigt;

11.KunſtgegenſtändeundSammlungen.Nicht
zumſonſtigenVermögengehören,auhſoweit
ſieunterZiffer10fallen:
a) KunſtgegenſtändeohneRücfſihtaufden
Wert,wennſievonDeutſchenKünſtlern
geſchaffenſind,dieno< lebenoderſeit
nict mehralsfünfzehnJahrenverſtorben
ſind

b) dieübrigenKunſtgegenſtändeundSamm-
lungen,wennihrgemeinerWertinsgeſamt
50000Reichsmarknichtüberſteigt.

$68
NichtzumſonſtigenVermögengehörigeWirtſchafts-

güter
Jum ſonſtigenVermögengehörennicht:
1.AnſprücheanWitwen-,Waiſen-undPenſions-
kaſſen,dieaufeinfrüheresArbeits-oderDienſt-
verhältniszurü>zuführenſind;

2.Anſprücheaus einerreihsgeſeßlihenVer-
ſicherungjederArt undAnſprücheauseiner
nichtreichsgeſeßlihenKranken-oderUnfall-
verſicherung;

3. AnſprücheaufRentenundähnlicheBezüge,
diemitRü>ſichtaufeinfrüheresArbeits-oder
Dienſtverhältnisgewährtwerden;

4. Anſprücheauf geſehliheVerſorgungsbezüge
ohneRüd>ſichtdarauf,obdieſelaufendoderin
FormvonKapitalabfindungengewährtwer-
en;

6.AnſprücheaufRenten,
a) die auf geſehliherUnterhaltspflicht
beruhen; '

Þb)diedemSteuerpflichtigenals Entſchädi-
gungfürdendur<Körperverleßungoder
Krankheitherbeigeführtengänzlichenoder
teilweiſenVerluſt der Erwerbsfähigkeit
zuſtehen.Das gleichegilt für Anſprüche
auf Renten,diedenAngehörigeneiner
in dieſerWeiſegeſchädigtenPerſonauf
GrundderSchädigungzuſtehen;

6. AnſprücheaufeineKapitalabfindung,diedem
Berechtigtenan Stelleeinerin Ziffer5 be-
zeichnetenRentezuſteht;

7. Hausratund anderebeweglichekörperliche
Gegenſtände,ſoweitſienichtim$67beſonders
C ſonſtigenVermögengehörigbezeichnet
ind.

$69
Stichtagfür dieBewertungvonWertpapierenund

Anteilen
(1) StichtagfürdieBewertungvonWertpapieren,

Anteilenund Genußſcheinenan Kapitalgeſellſchaften
iſt der31.DezemberdesJahrs, dasdemfür die
HauptveranlagungzurVermögenſteuermaßgebenden
Seitpunktvorangeht.
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(2) Der ſih aus Abſaÿ1 ergebendeStichtaggilt

auh für NeuveranlagungenundNachveranlagungen
zur Vermögenſteuerauf einenanderenZeitpunkt.
SürdieBewertungvonWertpapieren,Anteilenund
Genußſcheinen,dienahdemimAbſaßz1bezeichneten
Zeitpunktaus8gegebenſind,iſtbeiNeuveranlagungen
undNachveranlagungenStichtagder31.Dezember
e Jahrs, das demVeranlagungszeitpunktvoran-
geht.
(3) Der NeichsminiſterderFinanzenkannin den
FällenderAbſäße1und2einenStichtagbeſtimmen,
dervom31.Dezemberabweicht.

$70
BewertungvonWertpapierenundAnteilen;

Steuerkurswerte
(1) Für Wertpapiere,AnteileundGenußſcheine

anKapitalgeſellſchaftenkönnenanStelledernach$13
Abſäßen1 oder2 oder$14maßgebendenWertebe-
ſondereWerte feſtgeſeßtwerden(Steuerkurswerte).
$13Abſag3 gilt entſprechend.
(2) Bei derFeſtſeßungderSteuerkurswerteſind

die Vorſchriftendes $71 für Anteileund Genuß-
ſcheinean inländiſchenKapitalgeſellſhaftenunddie
Vorſchriftendes$72 für alleWertpapiere,Anteile
undGenußſcheineanKapitalgeſellſchaftenzubeachten.

$71
VorausſetzungenfürdieFeſtſezungvonSteuerkurs-

wertenbeiAnteilenuſw.
(1) Steuerkurswertefür Aktien,Kuxe,ſonſtige

AnteileundGenußſcheinean inländiſchenKapital-
geſellſchaftenwerdennur feſtgeſezt,wenn ſie an
demmaßgebendenStichtag($69 Abſäße1 und3)
oderinnerhalbeinesJeitraums,denderReichsminiſter
derFinanzenbeſtimmt,tatſächlihumgeſeßtworden
ſind. Der vomReichsminiſterderFinanzenzube-
ſtimmendeZeitraumkannſowohlvorwienah dem
Stichtagliegen. |
(2) Für die Fälle, in denenfür eineGattung

vonAktieneinesUnternehmenseinSteuerkurswert
nah Abſaÿ1 feſtgeſeßtiſt, kannderReichsminiſter

andererAktiengattungendesſelbenUnternehmen
treffen,in denenandemmaßgebendenStichtagoder
innerhalbdesnahAbſag1maßgebendenYJeitraums
einUmſatznichtſtattgefundenhat.Das gleichegilt
für ſonſtigeAnteileundGenußſcheineeinesUnter-
nehmens.

&72
Verfahrenbei der Feſtſeßnngvon Steuerkurs-

werten
(1) Die KurswertederzumBörſenhandelzuge-

laſſenenWertpapierewerdenvon den Börſenvor-
ſtänden,dieKurswerteandererWertpapiere,Ge-
werkfſchafts-und Gefellſhafts8anteileund Genuß-
ſcheinevon Sachverſtändigenausſchüſſen,die der
Reichsminiſterder Finanzenberuft,ermittelt.Auf
“ GrunddieſerErmittlungenſet derNeichsminiſter
der Finanzendie Steuerkurswertefeſt und ver-
öffentlihtſieim DeutſchenReich8anzeiger.

(2) Gegendie FeſtſebungdesSteuerkurswerts
könnenWiderſprucherheben:
1, das Unternehmen,um deſſenAnteileoder
Genußſcheineesſi handelt;

2. derSchuldnerhinſichtli<hdervonihmaus-
gegebenenSchuldverſchreibungen;

3, derTnhaberderAnteile,Genußſcheineoder
Schuldverſchreibungen.

(3) DerWiderfpruchiſ binneneinerAus\chluß-
{riſtvon einemMonat beimReichsminiſterderFi-
nanzenzuerheben.DieFriſtbeginntmitAblaufdes
Tags, an demderSteuerkurswertim Deutſchen
Reichsanzeigerveröffentlichtwordeniſt. Soweitſich
derWiderſpruchgegendieFeſtfeßzungdesSteuer-
kurswertsfürdieim$71Abſaß1 bezeichnetenAktien,
Kuxe,fonſtigenAnteileoderGenußſcheinerichtet,
kannexnur damitbegründetwerden,daßan dem
maßgebendenStichtag oder innerhalbdes maß-
gebendenSeitraums($71 Abſaß1) Umſäßenicht
ſtattgefundenhaben,oderdaßderfeſtgeſeßteSteuer-
furswertunrichtigermitteltwordenſei. Überden
WiderſpruchentſcheidetderReichsminiſterderFi-
nanzenendgültig.DieEntſcheidungwirdimDeutſchen
Reich8anzeigerveröffentlicht,
(4) Schreibfehler,Rechenfehlerundähnlicheoffen-

bareUnrichtigkeitenkönnenauh beiſolhenSteuer-
kurswertenberichtigtwerden,derenFeſtfeßzungbereits
unanfechtbargewordeniſt.

B. Geſamtvermögen
873

ErmittlungdesGeſamtverutögens
(1) Bei unbeſchränktSteuerpflichtigenim Sinn

desVermögenſteuergeſeßeswirdderWertdesge-
ſamtenVermögens(Geſamtvermögen)ermittelt.
(2) ZumGeſamtvermögengehörenuichtdieWirt-

ſchaft8güiter,dienah denVorſchriftendesVermögen-
ſteuergeſehesoderandererGeſekevonderVermögen-
teuerbefreitfind.
(3) BeiderBewertungdesGeſamtvermögensſind

dieWirtſchaftsgüter,für dieeinEinheit8wertfeſt-
zuſtelleniſt, mit- denfeſtgeſtelltenEinheitswerten
anzuſeßen.

$74
Schuldenund ſonſtigeAbzüge

(x) Zur ErmittlungdesWerts desGeſamt-
vermögensfindvondemRohvermögenabzuziehen:
1, Schulden,ſoweitſienichtbereitsbeimBetriebs-
vermögenzu berüdſihtigenſind($62);

2. derWertvonLeiſtungenderim$67 Yiffer4
bezeihnetenArt, die demSteuerpflichtigen
obliegenoderdieauf einemErbhof,Fidei-
fommißoderſonſtigengebundenenVermögen
ruhen;

3, bei Tnhaberavon landivirtſchaftlihenBe-
trieben,Weinbaubetriebenund gärtneriſchen
Betrieben:derÜberſchußderlaufendenBe-



trieb8einnahmenüberdielaufendenBetriebs-
_ ausgaben,dienah demTagentſtandenſind,
der für Umfang und Bewertungder um-
laufendenBetriebsmittelmaßgebendi} ($32
Abſah2).

(2) NichtabzugsfähigſindSchuldenundLaſten,
ſoweit ſie in wirtſchaftlichemQuſammenhangmit
Wirtſchaft8güternſtehen,dieniht zumVermögen
imSinn dieſesGeſchesgehören.

g75
Zuſammenrechnung

(1) Das VermögenvonEhegattenwird für die
ErmittlungdesGeſamtvermögenszuſammengerechnet,
wennſienah $11Abſaß1 desVermögenſteuergeſeßes
zuſammenzurVermögenſteuerzu veranlagenſind.
(2) DasVermögenvonElternwirdmitdemVer-

mögenderjenigenKinder zuſammengerechnet,mit
denenſienah $11Abſay2 desVermögenſteuer-
geſeßeszuſammenzurVermögenſteuerzuveranlagen
ſind.

8 76
Zurechnungbei forigeſeßterGütergemeinſchaft
Bei fortgeſeßterGütergemeinſchaftwirddasganze
GeſamtgutdemVermögendesüberlebendenEhe-
gattenzugerehnet,wenn dieſernah $1 Abſaß1
Kiffer1desVermögenſteuergeſeßesunbeſchränktſteuer-
pflichtigiſt.

(6.ISnlandsvermögen
$77

(1) Bei beſchränktSteuerpflichtigenimSinn des
Vermögenſteuergeſeßeswirdnur derWertdesJn-
land8vermögensermittelt.
(2) ZumJnlandsvermögeneinesbeſchränktSteuer-

pflichtigengehören:
1. dasinländiſcheland-undforſtwirtſchaftliche
Vermögen;

2. dasinländiſheGrundvermögen;
3. dasiuländiſcheBetrieb8vermögen.Als ſolches
gilt das Vermögen,das einemim Inland
betriebenenGewerbedient,wennhierfürim
Inland eineBetriebſtätteunterhaltenwird
odereinſtändigerVertreterbeſtellt- iſt;

4. niht unterZiffer3 fallendegewerblichge-
uußteUrheberrechte,diein ein inländiſches
BuchoderRegiſtereingetragenſind,mitAus-
nahmevon Urheberrehtenan Werkender
bildendenKunſt,desSchriſttumsund der
Tonkunſt;

5, Wirtſchaftsgüter,dieniht unterdieZiffern1,
2 und4 fallenundeineminländiſchengewerb-
lichenBetriebüberlaſſen,insbeſondereau die-
ſenvermietetoderverpachtetſind;
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6. Hypotheken,Grundſchulden,Rentenſchulden
undandereForderungenoderRechte,wenn
fie durh inländiſhenGrundbeſiß,durchin-
ländiſhegrundſtü>ksgleiheNechteoderdurch
Schiffe,diein ein inländiſchesSchiffsregiſter
eingetragenſind,unmittelbarodermittelbar
geſichertſind. Ausgenommenſind Anleihen
und Forderungen,überdie Teilſchuldver-
ſchreibungenausgegebenſind;

7. ForderungenausderBeteiligungan einem
Handelsgewerbeals ſtillerGeſellſchafter,wenn
derSchuldnerWohnſiß,Geſchäftsleitungoder
Siß im Jnlandhat,

(3) DieVorſchriftenim$73Abſäßge2 und3 ſind
entſprechendanzuwenden.Dies gilt au<vonden
Vorſchriftenim $74,jedo<mit derEinſchränkung,
daßnur dieSchuldenundLaſtenabzuziehenſind,
diein wirtſchaftlichemQuſammenhangmitdemJu-
landsvermögenſtehen.

Dritter Teil
Übergangsvorſchriften

g78
BerückſichtigungdergegenwärtigenZinsverhältniſſe
Solangeder üblicheZinsſaß für geſichertelang-

friſtigeKreditedenSaß von 4 vomHundert
nochweſentlihüberſteigt,kannderReichsminiſter
derFinanzenbeſtimmen,vonwelchemVJinsſaßab-
weichendvom$14Abſaß3, $15Abſay1 und$17
Abſaß1 auszugeheniſ, undmitwelcherZahldem-
gemáßin denFällendes$15Abſätze1und2, $16,
$31Abſay2 zu vervielfacheniſt.

g79
Znkrafttreten

(1)Das Vermögenim Sinn des$19 iſt nah
denVorſchriftendieſesGeſeyeserſtmalignah dem
StandvomBeginndes1.Jauuar1935zubewerten.
Die Vorſchriftender$$22 und23geltenerſtmalig
für ſolheNeufeſtſtellungenundNachfeſtſtellungen,
diena demStandvomBeginndes1,Januar 1936
vorzunehmenſind.
(2) VorſchriftendieſesGeſeßes,die eine Er-

mächtigungzumErlaßweitererBeſtimmungenent-
halten,tretenmit derVerkündungdesGeſeßesin
Kraft.
(3)Jm übrigentrittdasGeſeßam1.Januar1935

in Kraft.
Berlin, 16.Oktober1934.

Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler

Der Reich8miniſter der Finanzen
Graf Shwerin von Kroſigk
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1
Zwe>

Für denQwe>einergerehtenVerteilungder
Steuern,einerplanvollenGeſtaltungderBoden-
nußungund einerVerbeſſerungder Beleihungs-
unterlagenwirdeineBodenſchäßungfür dieland-
wirtſchaftli<hnußbarenFlächendesReich8gebiets
durchgeführt.

82
BVeſtand3aufnahmeundFeſtſtellung

derErtragsfähigkeit
DieBodenſchäßungumfaßt:
1, die genaueKennzeichnungdesBodensnah
ſeinerBeſchaffenheit(Beſtand8aufnahme).Die
Beſtandsaufnahmewirdkartenmäßigfeſtgehalten;
dieFeſtſtellungderErtragsfähigkeit.Bei der
Feſtſtellungder Ertragsfähigkeitſind lediglich
dieErtragsunterſchiedezuberückſichtigen,dieauf
die natürlihenErtragsbedingungen(Boden-
beſchaffenheit,Geländegeſtaltungundklimatiſche
Verhältniſſe)zurü>zuführenſind.
Ertragsunterſchiede,dieaufwirtſchaftlicheEr-

tragsbedingungen(Zugehörigkeitdergeſhäßten
BodenflächenzubeſtimmtenBetriebenundVer-
fehrs-undAbſaßverhältniſſederBetriebe)zurüd>-
zuführenſind,bleibenbeiderFeſtſtellungderEr-

to

derFeſtſtellungdesEinheitswertsderBetriebenah
denVorſchriſtendesReichsbewertungsgeſeßes
berüdſichtigt.

33
Leitung

Der ReichsminiſterderFinanzenleitetdieBoden-
<häßung.Er entſcheidetauhüberihreſpätereAus-
dehnungauf andereals landwirtſchaftlihnußbareFlächen(81).

_ g4
Muſterſtüe

(1)ZuxSicherungderGleichmäßigkeitderBoden-
ſhbung werdenimganzenReichsgebietausgewählte
odenflächenalsMuſterſtü>kegeſchäßt.

¿ * uOTTA a tl E

(2) Die Ergebniſſeder ShäßungvonMuſter-
ſtüdenwerdenvondemReichsminiſterderFinanzen
bekanntgegeben.Sie erhaltendur<dieBekannt-
gabere<tsverbindliheKraft.
(3) Die Muſterſtü>kebildendieHauptſtühpunkte

derBodenſchäßung. '
85

Reichsſhäßungsbeirat
(1) Der Reich8miniſterderFinanzenberuftzu

ſeinerUnterſtützungundBeratungimBenehmenmit
demReichsminiſterfürErnährungundLandwirtſchaft
einenReichsſchäßungsbeirat.Führerdes Reichs-
ſhäßhungsbeiratsiſtderReichsminiſterderFinanzen.
(2)DerReichsſhäßungsbeirat{häßtinallenTeilen

des Reichs8gebietsausgewählteBodenflächen‘als
Muſterſtü>e($4).

$6
Landesſchägungsbeiräte

(1) Die PräſidentenderLandesfinanzämterbe-
rufenzu ihrerUnterſtüßungundBeratungimBe-
nehmenmit demzuſtändigenLandesbauernführer
einenLandesſchäßungsbeirat.FührerdesLandes-
ſhäßungsbeiratsiſt derPräſidentdesLandesfinanz-
amis.
(2)DerLandesſchäßungsbeiratſhäßtnahBedarf

in ſeinemBezirkweitereausgewählteBodenflächen
als Muſterſtü>e($4) in engſterAnlehnungaz die
rehtsverbindlihenErgebniſſederSchäßungendes
Reichs\ſchätungsbeirats($5).

87
Schäßungs8ausſchüſſe

(1) Der PräſidentdesLandesfinanzamtsberuft
im Benehmenmit demzuſtändigenLandesbauern-
führerfürjedenFinanzamtsbezirkeinenodermehrere
Schäßungsausſchüſſe.Führerdes Schäßungsaus-
ſhuſſesiſ derVorſteherdesFinanzamts.Er iſ an
dieWeiſungendesPräſidentendesLandesfinanzamts
gebunden.
(2) DerSchäßungs8ausſhußſhäßtdienichtals

Muſterſtü>eausgewähltenBodenflächenin engſter
Anlehnungan diere<t8verbindlihenErgebniſſeder
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Entſcheidungen

(1)DieEntſcheidungendesReichsſhäßungsbeirats
(F5)werdenvondemFührerdesNeichsſchäßungs-
beiratsna<Beratungim Beiratgetroffen.
(2)Die Entſcheidungender Landesſchäßungs-

beirâte($86und10)werdennacheinfachecStimmen-
mehrheitgetroffen.DerFührerdesLandesſhäßungs-
beiratsſtimmtmit. SeineStimmeentſcheidetbei
Stimmengleichheit.
(3)Die EntſcheidungenderSchäßungsausſchüſſe

($7) werdenvondenFührernnah Beratungin
denAus\chüſſengetroffen.

89
Offeulegung

DiefüralleBodenflächenfeſtgeſtelltenSchäßungs-
ergebniſſewerdenoffengelegt.

$10
Veſhwerdeverfahren

Gegendieniht als re<tsverbindli<feſtgeſtellten
SchäßungsergebniſſeſtehtdenEigentümernderbe-
treffendenGrundſtü>kedieBeſchwerdenahdenVor-
ſchriftenderNeichsabgabenordnungzu. Überdie
Beſchwerdeentſcheidetder Landesſhäßungsbeirat
($6 und$8 Abſag2). GegendieBeſchwerdeent-
ſcheidungiſt einweiteresRechtsmittelnichtgegeben.

$11
NachiveisderSchähßungsergebniſſe

DierechtskräftigfeſtgeſtelltenSchäßungsergebniſſe
ſind in die Liegenſchaftskataſterzu übernehmen.
HierbeiſinddieMuſterſtü>ebeſonderskenntlichzu
machen.

g12
Nac<hſchäßung

(1) Tretenna<AbſchlußderBodenſhäßungUm-
ſtändeein, die die Ertragsbedingungeneinzelner
Bodenflächenweſentli<verändern,z.B. Änderungen
derKulturart(Nußungsart),Ent-undBewäſſerungen,
ſage ngen u,à,, ſo ſind dieſeFlächennachzu-
äßen.

(2)Für dasBeſchwerdeverfahrengilt $ 10 ent-
ſprehend.Die rehtskräftigfeſtgeſtelltenErgebniſſe
derNachſhäßungſind in dieLiegenſchaftskataſter
zuübernehmen.

(3) DieVorſteherderGemeinden,dieEigentümer
unddieNußungsberechtigtenderGrundſtü>eſind
verpflichtet,dieim Abſah1 bezeichnetenVerände-
rungenanzuzeigen.
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$13

RegelmäßigeÜberprüfungderBodenſchäßung
Die ErgebniſſederBodenſchäßungſindin YJeit-

abſtändenvonlängſtenszwanzigJahrenzuüberprüfen.
Die Überprüfunghat ſi<}vornehmlihdaraufzu
erſtre>en,ob und in wel<hemUmfangſi< das
Ertrags8verhältnisderverſchiedenenBödenderein-
zelnenTeile des Reichsgebietszueinanderver-
ſchobenhat. :

$ 14
AuſgabenderVermeſſungsbehörden

(1) Die Behörden,denendieAufſtellungund
FortführungderLiegenſchaftskataſterobliegt,ſowie
dieBehörden,die die.hierfürnotwendigenVermeſ-
ſungsarbeitenausführen,ſind verpflichtet,die in
dieſemGeſeßvorgeſchriebenenArbeitenmit allen
Kräftenzufördern.
(2) Jnsbeſondereſindals Vorbereitungfür die

BodenſchäßungdieKataſterkarten,ſoweitſie hin-
ſichtlichder Kulturartenveränderungennichtfort-
geführtwordenſind,durchergänzendeMeſſungenzu
vervollſtändigen,damitſiemit derÖrtlichkeitüber-
einſtimmen.

$ 15
AmtizhandlungenaufdenGrundſtü>en

DieEigentümerunddieNußungsberechtigtender
Grundſtü>eſindverpflichtet,denmit denörtlichen
Arbeitenzur DurchführungdieſesGeſeesBeauf-
tragtenjederzeitdasBetretenderGrundſtü>kezu
geſtattenunddievonihnenfür dieQwedtederBoden-
\häßungalsnotwendigerahtetenMaßnahmen,z.B.
Aufgrabungen,zuzulaſſen.EinAnſpruchaufSchaden-
erſaßbeſtehtnicht.

8 16
Rechi9verordnungenundVerwaltungsvorſchriften
DerReichsminiſterderFinanzenwirdermächtigt,
zurDurchführungund ErgänzungdieſesGeſees
Rechtsverordnungenund allgemeineVerwaltungs-
vorſchriftenzu erlaſſen.Die für dieVermeſſungs-
behördenerforderlichenVorſchriftenerläßtderReichs-
miniſterdesJnnern gemeinſammit demNeichs-
miitiſterderFinanzen.
Berlin,16.Oktober1934.
Der Führer und Reichskanzler

Adolf Hitler
Der Reichsminiſter der Finanzen

Graf Schwerin von Kroſigk
Der Reichsminiſter des Jnunern

Frid>
Der Reichsminiſter

für Ernährung und Landwirtſchaft
R. Walther Darxré
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[. Steuerpfliht,Bemeſſungsgrundlage$81 bis 4
11.Steuerbere<hnung$$5 bis 10
11.Veranlagung$$11bis 15

IV. Steuerentrihtung$$16bis 20
V. Übergangs-undSchlußvorſchriften$821 bis 23

l. Steuerpfliht, Bemeſſungsgrundlage
$1

UnbeſchränkteSteuerpflicht
(1)Unbeſchränktvermögenſteuerpflichtigſind:
1. natürlichePerſonen,die im Jnland einen
WohnſißoderihrengewöhnlichenAufenthalt
haben;

2. die folgendenKörperſchaften,Perſonenver-
cinigungenund Vermögensmaſſen,die ihre
GeſchäftsleitungoderihrenSiß im Jnland
haben:
a) Kapitalgeſellſchaften(Aktiengeſellſchaften,
KommanditgeſellſhaftenaufAktien,Ge-
ſellſchaftenmitbeſchränkterHaftung,Kolo-
nialgeſellſhaften,bergrehtlicheGewerk-
ſchaften)

b) Erwerbs-undWirtſchaftsgenoſſenſchaften;
c) Verſicherung8vereineauf Gegenſeitigkeit;
d) ſonſtigejuriſtiſchePerſonendesprivaten
Rechts;

e)nihtre<tsfähigeVereine,Anſtalten,Stif-
tungenundandereZwe>vermögen;

f) KreditanſtaltendesöffentlichenRechts.
(2)DieunbeſchränkteVermögenſteuerpflichterſtre>t

ſih aufdasGeſamtvermögen.

82
BeſchränkteSteuerpflicht

(1)Beſchränktvermögenſteuerpflichtigſind:
1. natürlichePerſonen,die im Jnland weder
einenWohnſißnoh ihrengewöhnlichenAuf-
enthalthaben;

2. Körperſchaften,Perſonenvereinigungenund
Vermögensmoaſſen,die wederihreGeſchäfts-
leitungnoh ihrenSiß imJnlandhaben.

(2)Die beſchränkteVermögenſteuerpflichterſtre>t
ſichnuraufdasJnlandsvermögen.

$3
Befreiungen

(1) VonderVermögenſteuerſindbefreit:
1. dieReichsbank,dieDeutſcheRentenbank,die
DeutſcheRentenbank-Kreditanſtalt;

2, Staatsbanken,ſoweitſie Aufgabenſtaats-
wirtſchaftlicherArt erfüllen;

3. Unternehmen,wenndieAnteileanihnenaus-
\hließli<hdemReich,einemLand,einerGe-
meinde,einemGemeindeverbandodereinem
Qwekverbandgehörenund dieErträgeaus-
\ließlih dieſenKörperſchaftenzufließen.Dies
giltnichtfür Kreditunternehmen;

4, die öffentlichenoderunter Staatsaufſicht
ſtehendenSparkaſſen,ſoweitſie derPflege
deseigentlichenSparverkehrsdienen;

5. Hauberg-,Wald-,Forſt-undLaubgenoſſen-
ſchaftenund ähnlicheRealgemeinden.Unter-
haltenſie einenGewerbebetrieb,derüberden
RahmeneinesNebenbetriebshinausgeht,oder
habenſie einenſolhen Gewerbebetriebver-
pachtet,ſo ſindſieinſoweitſteuerpflichtig;

6. Körperſchaften,Perſonenvereinigungenund
Vermögensmaſſen,die nah der Saßung,
StiftungoderſonſtigenVerfaſſungundnah
ihrertatſächlichenGeſchäftsführungausſchließ-
lih undunmittelbarkirchlichen,gemeinnüßigen
odermildtätigenQwecendienen.Unterhalten
ſie einenwirtſchaftlichenGeſchäftsbetrieb,der
überdenRahmeneinerVermögensverwaltung
hinausgeht,ſo ſindſie inſoweitſteuerpflichtig;

7. rehtsfähigePenſion8-,Witwen-,Waiſen-,
Sterbe-,Kranken-,Unterſtügungskaſſenund
ſonſtigerehtsfähigeHilfskaſſenfür Fälle der
Not undArbeitslofigkeitnah nähererAnord-
nungdesReichsminiſtersderFinanzen.

(3) DieBefreiungennachAbſaÿ1Yiffern2 bis7
ſindauf beſchränktSteuerpflichtige($ 2) niht anzu-
wenden.



$ 4
Bemeſſungsgrundlage

(1)BeiderVeranlagungzurVermögenſteueriſ das
Geſamtvermögender unbeſchränktSteuerpflichtigen
($1 Abſah2) und das Jnlandsvermögenderbe-
\hränkt Steuerpflichtigen($2 Abſaß2) mit dem
Wertanzuſeßen,dernahden$$73bis77desReich8-
bewertung8geſeßesermitteltwordeniſt, Bei un-
beſchränktſteuerpflichtigenKapitalgeſellſchafteniſtmin-
deſtensderim $6Abſah1 bezeichneteVermögens-
betraganzuſetzen. :
(2). Der WertdesGeſamtvermögensoderdes

Inlandsvermögenswirdauf volle 1000Reichsmark
abgerundet.Beträgebiszu500Reichsmarkwerden
nachunten,Beträgeüber500Reichsmarknachoben
abgerundet.

Il. Steuerberehnung
$5

Freibetragfür natürlichePerſonen
(1) Bei unbeſchränktſteuerpflichtigennatürlichen

Perſonenbleibenvermögenſteuerfrei(Freibeträge):
1. 10000Reich8markin jedemFall;
2. 10000Reichsmarkfür dieEhefraudesSteuer-
pflichtigen,wenndie Ehegattenunbeſchränkt
ſteuerpflichtigſindundniht dauerndgetrennt
leben.LagendieſeVorausſeßungenbeimTod
einesEhegattenvor,ſowirdderFreibetragdem
überlebendenEhegattenauchfürdenverſtorbenen
Ehegattengewährt; |

3. 10000ReichsmaxkfürjedesminderjährigeKind
desSteuerpflichtigen,daszu ſeinemHaushalt
gehört. Der Freibetragkannauf Antrag für
volljährigeKindergewährtwerden,dieaufKoſten
desSteuerpflichtigenfüreinenBerufausgebildet
werdenund das fünfundzwanzigſteLebensjahr
nochnichtvollendethaben,undzwarau dann,
wennſieniht zumHaushaltdesSteuerpflich-
tigengehören.Der Freibetragwird nur für
Kindergewährt,dieunbeſchränktſteuerpflichtig
ſind.Als KinderimSinn dieſerVorſchriftgelten
neben den Abkömmlingenauh Stiefkinder,
Adoptivkinderund Pflegekinderund derenAb-
kömmlinge.

(2)Weitere10000Reich8markſindſteuerfrei,wenn
diebeidenfolgendenVorausſeßungengegebenſind:
1.DerSteuerpflichtigemußüberſechzigJahrealt
oder vorausfichtli<hfür mindeſtensdreiJahre
erwerb8unfähigſein.

2. Das lette JahreseinkommendesSteuerpflich-
tigen darf niht mehr als 3000 Reichsmark
betragenhaben.MaßgebendiſtdasEinkommen,
mitdemderSteuerpflichtigefür dasKalender-
jahr veranlagtwordeniſ, das demVeran-
lagungszeitpunktvorangeht.Jst derSteuer-
pflichtigefür dieſesKalenderjahrniht zur
Einkommenſteuerveranlagtworden,ſo iſ das
EinkommennachdenVorſchriſtendesEinkommen-
ſteuergeſehßeszu bere<hnen.

Iſt derLebensunterhaltzuſammenveranlagterEhe-
gattenüberwiegenddur<hEinkünfteauseinerEr-
Reichsgeſeßbl.1934I
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werbstätigkeitderEhefraubeſtrittenworden,ſo iſt
dieVorausſeßungfürdieErhöhungdesFreibetrags
nachKiffern1und2auhdanngegeben,wennnicht
derEhemann,ſonderndieEhefrauüberſehzigJahre
alt odervorausſihtli<hfür mindeſtensdreiJahre
erwerbsunfähigiſt.
(35)Für dieHöhederFreibeträgeſind dieVer-

hältniſſeimHauptveranlagungszeitpunkt($12Ab-
ſah2) zugrundezu legen.Jm Fall derNeuveran-
lagung bleibendie Verhältniſſeim Hauptveran-
lagungszeitpunktmaßgebend;iſ jedoheinedernah
F11zuſammenveranlagtenPerſonengeſtorben,und
wirdfür denoderdieÜberlebendeneineNeuveran-
lagungvorgenommen,ſo ſindauh für dieHöheder
FreibeträgedieVerhältniſſeim Neuveranlagungszeit-
punkt($13Abſatz2) zugrundezu legen. Im Fall
derNachveranlagungſinddieVerhältniſſeimNach-
veranlagungszeitpunkt($ 14 Abſaß2) maßgebend.

86
Mindeſtbeſteuerungund Beſteuerungsgrenzebei

Körperſchaften
(1)Als Mindeſtvermögenwird beiunbeſchränkt

ſteuerpflichtigenKapitalgeſellſhaſten($1 Abſaß1
Viffer2 zua)derBeſteuerungzugrundegelegt:
1. beiAktiengeſellſhaften,Kommanditgeſellſchaften
aufAktien,Kolonialgeſellſhaftenundbergreht-
lihen Gewerkſchaftenein Betragvon50000
Reichs8mark};

2, beiGeſellſhaftenmit beſchränkterHaftungein
Betragvon20000Reich8mark.

Das gilt auh für Kapitalgeſellſchaften,die nur
miteinemTeil ihresVermögensderSteuerunter-
liegen.
(2) Vondenübrigenunbeſchränktſteuerpflihtigen

Körperſchaften,Perſonenvereinigungenund Ver-
mögensmaſſen($1Abſaß1Ziffer2 zuþ bisf) wird
dieVermögenſteuernurerhoben,wenndasGeſamt-
vermögen($4) 10000Reichsmarküberſteigt.

87
StenerpflichtigesVermögen

Als ſteuerpflihtigesVermögengilt
1. beiunbeſchränktSteuerpflichtigen

a) beinatürlihenPerſonen
derVermögensbetrag,derna<Abzug
der Freibeträge($5) vom Geſamt-
vermögen($4) verbleibt,

b)beiKapitalgeſellſchaften
dasGeſamtvermögen,mindeſtensjedoch
der im $6 Abſaÿ1 bezeichneteVer-
mögensbetrag,

c) beidenim$6Abſah2bezeichnetenKörper-
ſchaften,PerſonenvereinigungenundVer-
mögensmaſſenmit mehrals10000
Reich8markVermögen
das Geſamtvermögen;

2, beibeſchränktSteuerpflichtigen
dasJnlandsvermögen($4).

278



1054
8

Sieuerſaß
DieVermögenſteuerbeträgtjährlich5vomTauſend

desſteuerpflichtigenVermögens($7).

89
PauſchbeſteuerungbeiAuslandsbeziehungen
DasLandesfinanzamtkanndieSteuerohneRü>-
ſichtauf das ausgewieſeneVermögenin einem
Pauſchbetragfeſtſeßen,wennbeſondereunmittelbare
odermittelbarewirtſchaftlicheBeziehungendesSteuer-
pflichtigenzu einerPerſon, dieim Jnland entweder
niht odernurbeſchränktſteuerpflichtigiſt,eineVer-
mögensminderungermöglichen.Das Landesfinanz-
amtentſcheidetnah ſeinemErmeſſen.

8 10
Pauſchbefteuerungin anderenFällen

(1) Der ReichsminiſterderFinanzenkanndie
SteuerbeiPerſonen,die dur<hQJuzugaus dem
Dauervon zehnJahren ſeit Begründungder un-
beſchränktenSteuerpflihtin einemPauſchbetrag
feſtſeßen.
(2) Das FinanzamtkanndieSteuerbei be-

\<hränktSteuerpflichtigenganzoderzumTeilerlaſſen
oderin einemPauſchbetragfeſtſeßen,wennesaus
volkswirtſchaftlihenGründenzwe>mäßigiſ oder
einegeſonderteBerechnungdesVermögensbeſonders
ſchwierigiſt.

IH.Veranlagung
g11

Zuſammenveranlagung
(1) Ehegattenwerdenzuſammenveranlagt,wenn

für dieEhefrauna<$5 Abſatz1 Ziffer2 Saß1
undAbſaß3 einFreibetraggewährtwird.
(2) Die Elternwerdenmit denjenigenKindern

zuſammenveranlagt,fürdieihnennah$5Abſaß1
Ziffer3 undAbſaß3 einFreibetraggewährtwird.

$ 12
Hauptveranlagung

(1) Die allgemeineVeranlagungderVermögen-
ſteuer(Hauptveranlagung)wirdfürdreiRechnungs-
jahrevorgenommen.Als Rechnungsjahrgilt der
Zeitraumvom 1.April bis zum 31.März. Der
ReichsminiſterderFinanzenkannbeſtimmen,daßdie
Hauptveranlagungfür einenkürzerenodereinen
längerenZeitraumvorgenommenwird. Der 8eit-
raum, für dendie Hauptveranlagunggilt, iſt der
Hauptveranlagungszeitraum.

(2) Der Hauptveranlagungwird derWertdes
ſteuerpflichtigenVermögens($7)zugrundegelegt,der
auf denBeginndesKalenderjahrsermitteltworden
iſt, das demHauptveranlagungszeitraumvorangeht.
Der BeginndieſesKalenderjahrsiſt derHaupt-
veranlagungszeitpunkt.

' F 13
Nenveranlagung

(1)DieVermögenſteuerwirdneuveranlagt(Neu-
veranlagung),wennderWertdesGeſamtvermögens
oderdesJnlandsvermögens($4), derſih für den
BeginneinesKalenderjahrsergibt,ummehralsden
fünftenTeil vondemWertabweicht,deranſi für
dasin dieſemKalenderjahrbeginnendeRehnungs-
jahrmaßgebendſeinwürde.BeiKapitalgeſellſchaften
iſtfürdieErmittlungdesUmfangsderVermögens-
änderungmindeſtensvondenim$6Abſah1 bezeich-
netenBeträgenauszugehen.DerReichsminiſterder
FinanzenkanndieWertgrenzeandersfeſtſeßen.
(2)DerNeuveranlagungwirdderWertdesſteuer-

pflichtigenVermögens($7)zugrundegelegt,derauf
denBeginndesKalenderjahrsermitteltwordeniſt,
das der Wertänderungfolgt. Der Beginn dieſes
KalenderjahrsiſtderNeuveranlagungs8zeitpunkt.
(3) EineHerabſeßungderSteuererfolgtnurauf

Antrag.DerAntragiſtbiszumAblaufdesKalender-
jahrszuſtellen,aufdeſſenVeginndieNeuveranlagung
begehrtwird.Er kannin jedemFall no<innerhalb
einesMonatsſeitdemTaggeſtelltwerden,andem
dieVeranlagung,diedur denAntragberührtwird,
unanfechtbargewordeniſt. DieAntragsfriſtiſt eine
Ausſclußfriſt.
(4) DieNeuveranlagunggiltabdemBeginndes

Rechnungsjahrs,dasdemNeuveranlagungszeitpunkt
folgt. Die urſprünglicheVeranlagunggilt bis zu
dieſemZeitpunkt.

g14
Nathveranlagung

(1)DieVermögenſteuerwirdnachträglichveranlagt
(Nachveranlagung),wennna< demHauptveran-
lagungszeitpunkt($12Abſayß2) '
1. dieperſönlicheSteuerpflichtneubegründetwird
oder

2. einperſönlicherBefreiungs8grundwegfältoder
3. einbeſchränktSteuerpflichtigerunbeſchränktſteuer-
pflichtigodereinunbeſchränktSteuerpflichtiger
beſchränktſteuerpflichtigwird.

(2) Der Nachveranlagungwird der Wert des
ſteuerpflichtigenVermögens($7) zugrundegelegt,
der auf denBeginndesKalenderjahrsermittelt
wordeniſt, dasdemmaßgebendenEreignisfolgt.
DerBeginndieſesKalenberjahrsiſ derNachveran-
lagungszeitpunkt.
(3s)DieNachveranlagunggiltabdemBeginndes

Rechnungsjahrs,dasdemNachveranlagungszeitpunkt
folgt.



ç16
WegfallderSteuerpflicht

ErliſchtdieSteuerpflichtodertritteinperſönlicher
Befreiungsgrundein,ſo wirddieSteuerbis zum
SchlußdesRechnungsjahrserhoben,deſſenBeginn
in dasKalenderjahrfällt,in demdieSteuerpflicht
erloſchenoderderBefreiung8grundeingetreteniſt,

[V. Steuerentrihtung
g16

EntrichtungderJahresfteuerſchuld
DieSteuerwirdzujeeinemViertelderJahres-

ſteuerſhuldam 10.Mai, 10.Auguſt,10.November
und10.Februarfällig.Steuerpflichtige,derenVer-
mögenüberwiegendausland-undforſtwirtſchaftlihem
Vermögenbeſteht,habenam10.Mai einViertel,am
10.NovemberdieHälfteundam 10.Februarein
ViertelderJahresſteuerſhuldzuentrichten.

g17
Vorauszahlungen

JſstdemSteuerpflichtigenbiszueinemderim$16
bezeichnetenFälligkeitstagedie Jahresſteuerſchuld
no nit bekanntgegeben,ſo haterandieſemTag
eineVorauszahlunginHöheeinesViertelsderzuleßt
feſtgeſeßtenJahresſteuerſhuldzu entrichten.$16
Saß2 giltentſprechend.

$ 18
AbrechnungüberdieVorauszahlungen

(1) Jf dieSummederVorauszahlungen,diebis
zur Bekanntgabedes Steuerbeſcheidszu entrichten
waren($17),kleinerals dieSteuerſchuld,dieſi
na< dembekanntgegebenenSteuerbeſcheidfür die
vorangegangenenFälligkeitstageergibt($16),ſo iſt
derUnterſchied8betraginnerhalbeinesMonatsnah
BekanntgabedesSteuerbeſcheidszuentrichten(Nach-
zahlung).Die Verpflichtung,rü>ſtändigeVoraus-
zahlungenſhon früherzu entrichten,bleibtun-
berührt.
(2) Jst dieSummederVorauszahlungen,diebis

zur Bekanntgabedes Steuerbeſcheidsentrichtet
wordenſind,größeralsdieSteuerſchuld,dieſichnah
dembekanntgegebenenSteuerbeſcheidfür die vor-
angegangenenFälligkeitstageergibt($16),ſo wird
derUnterſchied8betragnahBekanntgabedesSteuer-
beſcheidsdur) Aufre<hnungoderZurü>zahlungaus-
geglichen.
(8) DieAbſätze1und2 geltenentſprechend,wenn

dieVeranlagungdur einenneuenBeſcheid(z.B.
Neuveranlagung,Berichtigungsveranlagung,Rechts-
mittelentſcheidung)mitrü>wirkenderKraftgeändert
wird.

1055
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NathentrichtungderSteuer
HattederSteuerpflichtigebiszurBekanntgabeder

JahresſteuerſhuldkeineVorauszahlungennach$17
zuentrichten,ſohaterdieSteuerſchuld,dieſichnach
dembekanntgegebenenSteuerbeſcheidfür die vor-
angegangenenFälligkeitstageergibt($16),innerhalb
einesMonatsnahBekanntgabedesSteuerbeſcheids
zuentrichten,

$20
Steuerverteilungim JFunnenverhältnis

(1) WerdenEhegattenoderwerdenElternmit
ihrenKindernzuſammenzur Vermögenſteuerver-
anlagt($11)undfälltdieSteuerſhuldnahbürger-
lichemRechtmehrerenderBeteiligtenzur Laſt,ſo
ſindfürdieAuseinanderſeßungderBeteiligtenunter-
einanderdieeinzelnenSteuerteilenah demVer-
hältniszuberechnen,dasſi ergibt,wenndieFrei-
beträge($5) außerBetrachtbleiben.
(2) Abſaß1 gilt entſprechendfür die fortgeſeßte

Gütergemeinſchafthinſichtlihder vermögensret-
lichenBeziehungenzwiſchendemüberlebendenEhe-
gattenunddenanderfortgeſeßtenGütergemeinſchaft
beteiligtenAbkörnmlingen.

V.Übergangs-undSchlußvorſchriften
$21

AusdehnungdesKreiſesderSteuerpflichtigen
DerReich8miniſterderFinanzenwirdermächtigt,

andereHerſonenvereinigungenals dieim $1 Abſaÿ1
Biffer2 genanntenfürunbeſchränktſteuerpflichtigzu
erklärenundihreBeſteuerungzuregeln.

g22
Genoſſenſchaften

DerReichsminiſterderFinanzenwirdermächtigt,
beſtimmteGruppenvonErwerbs-undWirtſchafts-
genoſſenſhaftenvonderSteuerzu befreienoderihre
Beſteuerungbeſonderszuregeln.

$23
ErſteHauptveranlagung

Der erſtenHauptveranlagung($12) auf Grund
dieſesGeſeeswirdderWertdesſteucrpflichtigen
Vermögens,derauf den1.Januar 1935ermittelt
wordeniſt,mitWirkungab1.April 1936zugrunde
gelegt. '
Berlin,16.Oktober1934.

Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler

Der Reich8miniſter der Finanzen
Graf Schwerin von Kroſigk



Artikel IT
Das Erbſchaftſteuergeſeywirdwiefolgtgeändert:
1. Jm $9wirdderAbſah1 durchfolgendeVor-

ſchriftenerſetzt:
099

(1) Nah dem perſönlichenVerhältnisdes

fünf Steuerklaſſenunterſchieden:
I

Steuerklaſſe1
, 1.DerEhegatte,wennernihtnah$17avon

derSteuerbefreitiſt,
2. dieKinder.Als ſolchegelten

a) dieehelichenKinder,
PerſonenundſonſtigePerſonen,denen
dierechtlicheStellungehelicherKinder
zukommt,

c) dieunehelichenKinderbeimErwerb
von derMutter,beimErwerbvom
Vater nur, wenn er die Vaterſchaft
anerkannthat,

4) dieStiefkinder.
IL

SteuerklaſſeIl
Die Abkömmlingederin derSteuerklaſſe1

Nr. 2 Genannten,die-Abkömmlingederan
Kindes Statt angenommenenPerſonen je-
dochnurdann,wennſih dieWirkungender
AnnahmeanKindesStattauchaufdieAb-
kömmlingeerſtre>den.

LI
Steuerklaſſe111

1.Die Eltern,GroßelternundweiterenVor-
eltern,

‘2. dieStiefeltern,
3. dievoll-undhalbbürtigenGeſchwiſter.

TV
SteuerklaſſeIV

DieSchwiegerkinder,
dieSchwiegereltern,

. dieAbkömmlingeerſtenGradesvonGe-
ſhwiſtern.

SteuerklaſſeY
Alle übrigenErwerberund die Zwe>-
zuwendungen.“/

2,Der$17wirdgeſtrichen.
3. Im I. TeilunterAbſchnitt5 (Befreiungenund

Ermäßigungen)werdenvor$18 diefolgendenBVor-
ſchrifteneingefügt:

»

GIDOe

ig 17a
(1) SteuerfreibleibtderganzeErwerbdes
EhegattendesErblaſſers,wennim Zeitpunkt
desEntſtehensderSteuerſchuldleben
1, KinderdesEhegattenaus ſeinerEhemit
demErblaſſeroder

2. Perſonen,denenin derEhedesEhegatten
mit demErblaſſerim Verhältniszujedem
von ihnendie rechtliheStellungehelicher
Kinderzukam,oder

3. AbkömmlingederunterNr.1 oder2fallenden
Perſonenoder

4, AbkömmlingevonPerſonen,die von dem
EhegattenunddemErblaſſergemeinſaman
Kindes Statt angenommenwaren,wenn
ſich die Annahmean Kindes Statt auf
dieAbkömmlingeerſtre>te.

(2) Die Steuerfreiheittritt auh ein, wenn
im Zeitpunktdes Entſtehensder Steuerſchuld
KinderoderAbkömmlinge(Abſatz1)
1, bereitserzeugtſindundſpäterlebendge-
borenwerdenoder :

2, im Weltkcieggefallenoderinfolgeeiner
Kriegs8verwundungoder Kriegsdienſtbe-
ſchädigungoderimKampffürdennational-
ſozialiſtiſhenGedankenverſtorbenſind.

(3)Steuerfreiheitnah denAbſäßen1 und2
tritt nichtein in denFällen,in denenſih die
BeſteuerungaufGrunddes$8 Abſatz1 11 auf
dasdortgenannteVermögenbeſchränkt.

$17b
(1) Steuerfreibleibt
1. für PerſonenderSteuerklaſſeT der Er-
werb,ſoweiter30000Reichsmarknicht
überſteigt,

2. für VerſonenderSteuerklaſſeTI derEr-
werb,ſoweiter10000Reichsmarknicht
überſteigt.

ÜberſteigtderWertdesErwerbsdenFreibetrag,
ſoiſtnurderüberſteigendeBetragſteuerpflichtig,
ſoweitſichnichteineBefreiungaus $18 ergibt.
(2) Steuerfreibleibt
1. für PerſonenderSteuerklaſſeITT oderTV
ein Erwerbvonniht mehrals 2000
Reich8mark,

2. für PerſonenderSteuerklaſſeY ein Er-
werbvonnichtmehrals 500Reichs8mark.

ÜberſteigtderWertdesErwerbsdieBeſteue-
rungsgrenze,ſo iſt der ganzeErwerb ſteuer-
pflichtig,ſoweitſichniht eineBefreiungausden
$$18oder19ergibt.DieSteuerwirdjedo<nur
inſoweiterhoben,alsſieausderHälftedesdie
Beſteuerung8grenzeüberſteigendenBetragsge-
de>twerdenkann.



(3)An dieStelle des Freibetragsnah Ab-
ſaß1 undderBeſteuerungsgrenzenahAbſaß2
Nr. 1 tritt in denFällen,in denenſi< die
BeſteuerungaufGrunddesF8Abſaß1T1 auf
dasdortgenannteVermögenbeſchränkt,eine
Beſteuerungsgrenzevon 500Reichsmark.Die
Sáße2und3desAbſatzes2geltenentſprechend.“

4. Der$18wirdwiefolgtgeändert:
a) Die EinleitungdesAbſatzes1 lautetkünftig:

(1) Steuerfreibleibenaußerdem;
b) dieVorſchriftendesAbſaßes1 Nrn.1 bis3
werdengeſtrichen;

e) an dieStelle derVorſchriftendesAbſatzes1
Nrn.4 und5 tretendiefolgendenVorſchriſten:
114.a)Hausrat(einſchließli<WäſcheundKlei-

dungsſtü>e)beimErwerbdur<hPer-
ſonen
derSteuerklaſſeT oderIT ſtetsohne
Rüdſichtauf denWert,

derSteuerklaſſeITT oderIV, ſoweit
derWert5000Reichsmarknicht
Überſteigt, :

b) anderebeweglichekörperliheGegen-
ſtände,die niht na<Nr.5 oder6
ſonen
derSteuerklaſſeT oderIT, ſoweitder
Wert5000Reichsmarknichtüber-
ſteigt,

derSteuerklaſſeITT oderTV, foweit
derWert2000Reichsmarknicht
überſteigt.

Die Befreiunggilt niht für Gegen-
ſtände,die zum land- und forſtwirt-
ſchaftlichenVermögen,Grundvermögen
oder Betrieb8vermögengehören,für
Zahlungsmittel,für Edelmetalle,Edel-
ſteineundPerlen;

6. Kunſtgegenſtändeund Sammlungen,die
nichtzueinemBetriebsvermögengehören,
beimErwerbdurchPerſonenderSteuer-
ÉlaſſenI, IT oderTIT, undzwar:
a) KunſtgegenſtändeohneRüdſichtauf
denWert,wennſie vonDeutſchen
Künſtlerngeſchaffenſind,dienoh
leben oder ſeit ni<t mehr als
fünfzehnJahrenverſtorbenſind;

b) die übrigenKunſtgegenſtändeund
Sammlungen,wennihr gemeiner
Wertins8geſamt30 000Reichsmark
nichtüberſteigt;/!

4) TmAbſaßz1Nr.10werden
a) dieWorte„einemSteuerpflichtigender
SteuerklaſſenT, IT, geſtrichen;

b) diefolgendenWortealsSaß2 angefügt:
ÜberſteigtderWertdesErwerbszu-
ſammenmit demſonſtigenVermögen
desErwerbersdenBetragvon10000
Reich8mark,ſo wird dieSteuernur
inſoweiterhoben,als ſieausderHälfte
desdieWertgrenzeüberſteigendenBe-
tragsgede>twerdenkann;“/

NReich8geſehbl.1934I
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2) Im Abſay1 wird derNr. 17 die folgende
Vorſchriftals Sah 2 angefügt:
¡Dem Reichiſt die Nationalſozialiſtiſche
DeutſcheArbeiterparteigleichzuſtellen;

f) Abſaß1Nr. 20undAbſaß5 werdengeſtrichen.
9. Tm $19 wird derSah 2 wie folgt geändert:

¡Auf BeiträgeandieNatisnalſozialiſtiſhe
DeutſcheArbeiterparteifindetdieVorſchrift
des$18Abſatz1Nr.17,auf Beiträgean
Perſonenvereinigungen,die ausſcließlih
kirhliche,mildtätigeodergemeinnüßigeZwecke
verfolgen,findendieVorſchriftendes$18
Abſaß1 Nrn.18und19Anwendung.!/

6. Der$22wirddur folgendeVorſchriftenerſeht:
1922

(1) DieBewertungrichtetſich,ſoweitnichtim
Abſaß2 etwasBeſonderesvorgeſchriebeniſt,nah
denVorſchriftendesErſtenTeils desReichs-
bewertungsgeſeßes(AllgemeineBewertungsvor-
ſchriften).
(2) Für land-und forſtwirtſchaftlichesVer-

mögen,für Grundvermögenund für Betriebs-
grundſtü>eiſt derEinheitswertmaßgebend,der
nah demZweitenTeil desReichsbewertungs-
geſeßes(BeſondereBewertungsvorſchriften)auf
den Veitpunktfeſtgeſtelltiſt, derdemEntſtehen
der Steuerſchuldvorangegangeniſ odermit
ihmzuſammenfällt.
(s) Der Reichsminiſterder Finanzentrifft

die näherenBeſtimmungenzur Durchführung
dieſerVorſchriften.Er beſtimmtinsbeſondere
fürdieFälledesAbſatzes2,welcherWertanzu-
ſeheniſ, wenneinEinheitswertfür dener-
worbenenGegenſtandnichtfeſtgeſtelltiſt, und
unterwelchenVorausſeßungenſtattdesEinheits-
wertseinandererWertzugrundezu legeniſt.//

7, Der$32erhältfolgendeFaſſung:
ug32

Für dieBerehnungderSteuernah $10
undbeiderAnwendungdes$17bunddes
$18 Abſaß1 Nr. 10 wird der Erwerb auf
volle10Reichsmarknachuntènabgerundet!

8, Die$$37bis41werdengeſtrichen.
9. Tm $43 werdenim Abſaß1 derSaß3 und

derAbſay3 geſtrichen. :
Artikel II

(1) DieſesGeſezgilt für Erwerbe,für diedie
Steuerſchuldnah dem31.Dezember1934entſteht.
(2) Yuſammenzurehnennach$13 ſindbeiden

SteuerklaſſenTundIl nurErwerbe,fürdiedieSteuer-
ſhuldna<dem31.Dezember1934entſteht.
Berlin, 16.Oktober1934.

Der Führer undReichskanzler
Adolf Hitler

Der Reichsminiſter der Finanzen
Graf Schwerin von Kroſigk
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Reichsgeſehblatt,Jahrgang1934,Teil I

Kapitalverkehrſteuergeſeß
(KVG)

Vom16.Oktober1934
Teil lil: Börſenumſaßſteuer$$17bis 34
Teil IV: GemeinſameVorſchriften$$35 bis 38

1058

Einleitung$ 1 ä
Seil 1: Geſellſchaftſteuer$$2 bis 10
Teil ll: Wertpapierſteuer$811bis 16

Die ReichsregierunghatdasfolgendeGeſeßbeſchloſſen,dashierdur<verkündetwird:
FI | 83

Einleitung Geſellſchafterdarlehen
Kapitalverkehrſteuernim Sinn dieſesGeſeßes (1)Der GeſellſhaftſteuerunterliegtauhdieGe-
find:
* 1, dieGeſellſchaftſteuer,
2, dieWertpapierſteuer,
3. dieBörſenumſabſteuer.

währungvonDarlehenan eineinländiſcheKapital-
geſellſchaftduxcheinenGeſellſchafter,wenndieDar-
lehn8gewährungeinedur<dieSachlagegebotene
Kapitalzuführung(Beiſpiele:Kapitalerhöhung,wei-

Feil 1
Geſellſchaftſteuer

82
GegenſtandderSteuer

inländiſchenKapitalgeſellſhaftdur< den
erſtenErwerber;

inländiſchenKapitalgeſellſhaftauf Grund
einerimGeſellſhaftsverhältnisbegründeten
Verpflihtungbewirktwerden(Beiſpiele:
weitereEinzahlungen,Nahſhüſſe,Zubußen).
DerLeiſtungeinesGeſellſchaſtersſtehtes
gleih, wenndie Geſellſhaftmit eigenen
MittelndieVerpflichtungdesGeſellſchafters
abde>t; .

eineinländiſcheKapitalgeſellſchaft,
a)wennddsEntgeltinderGewährunger-
höhterGeſellſchaftsrehtebeſteht(Bei-
ſpiel: Juzahlungenbei Umwandlung
vonAktienin Vorzugsaktien)oder

b) wenndieLeiſtungengeeignetſind,den
WertderGeſellſchaftsrehtezuerhöhen
(Beiſpiele:Verzichtauf Forderungen,
ÜberlaſſungvonGegenſtändenandie
Geſellſchaftzu.einerdenWertnichter-
reichenden eun, Übernahme
vonGegenſtändenderGeſellſchaftdurch
die Geſellſchafterzu einerdenWert
überſteigendenGegenleiſtung);

dur< eineinländiſheKapitalgeſellſchaft,
wennihr dieGeſellſchaftsrehteunentgeltli<h
oderzueinerihrenWertnichterreichenden
Gegenleiſtungüberlaſſenwordenſind;

fapital dur< eine ausländiſheKapital-
geſellſchaftanihreinländiſcheNiederlaſſung,
auhwennſiere<tli<ſelbſtändigiſt.

tereEinzahlungen,Zubußen)erſezt.Ausgenommen
iſt die Gewährungvon Darlehen,wennſie in
Schuldverſchreibungenverbrieftſind,dieunterdie
Wertpapierſteuerfallen.
(2)Als DarlehneinesGeſellſchaftersgilt auh

dasDarlehneinesDritten,wenneinGeſellſhafter
dafürSicherheitleiſtet,Darlehen,diederEhegatte
einesGeſellſchaftersgewährt,geltenals Darlehen
desGeſellſchafters.
(3)DerGewährungvonDarlehenſtehtesglei,

wennder GeſetQolT geſtundeteForderungen
DrittergegendieGeſellſchafterwirbtoderForde-
Be dieihmſelbſtgegendieGeſellſchaftzuſtehen,
undet.

84
Doppelgeſellſhafter

DieSteuerpflichtwirdnichtdadur<ausgeſchloſ-
ſen,daßLeiſtungen($2) niht vonGeſellſchaftern
bewirktwerden,ſondernvonPerſonenvereinigun-
gen,andenendieGeſellſchafteralsMitgliederoder
Geſellſchafterbeteiligtſind.DenLeiſtungenſtehtdie
GewährungvonDarlehen($3)gleich.

$5
Kapitalgeſellſchaften

(1)Kapitalgeſellſchaftenfind:
1, Aktiengeſellſchaften,
2, KommanditgeſellſhaftenaufAftien,
3. GeſellſhaftenmitbeſhränfterHaftung,
4, Kolonialgeſellſhaften,
5, bergrehtliheGewerkſchaften.
(2)AlsKapitalgeſellſhaftenimSinndieſesGe-

ſeßesgeltenauch:
1, dieReichsbank,
2. anderejuriſtiſhePerſonen,wennſie Er-
werbs8zwe>everfolgenund die Mitglieder
ihreAnteileandemVermögenderjuriſti-
ſchenPerſonanDritteübertragenkönnen,



3, Verſonenvereinigungen,die Erwerbszwece
verfolgen,wennalleMitgliedernur mit
ihremAnteilfür dieSchuldenderVer-
einigunghaftenundihreAnteileanOritte
übertragenfönnen.

(3) Kapitalgeſellſhaftengeltenals inländiſche,
wennſie ihreGeſchäftsleitungoderihrenSig im
Inlandhaben.
(4) Als ausländiſcheKapitalgeſellſchaftengelten

Geſellſhaften,die denKapitalgeſellſhaften(Ab-
ſaß1,2) entſpreehenundwederihreGeſchäftsleitung
noh ihrenSig im Jnlandhaben.

86
Geſellſchaftêrechte

(8)Als GeſellſchaftsrehteanKapitalgeſellſhaften
gelten:

1. Aftien,KuxeundſonſtigeAnteile,
2. Genußrehte,
3. Forderungen,dieeineBeteiligungamGe-
winnderGeſellſchaftgewähren,

4. AnteilederKommanditiſtenaneinerKom-
manditgeſellſhaft,wennzu denperſönlich
haftendenGeſellſhafternder Kommandit-
geſellſchafteineKapitalgeſellſhaftgehört.

(2)Als GeſellſchaftergeltendieDerſonen,denen
dieim Abſaß1 bezeichnetenGeſellſchaftsrehtezu-
ſtehen. 67

AusnahmenvonderBefteuerung
(1)VonderBeſteuerungausgenommenſinddiein

den$82 und3 bezeihnetenRehtsvorgängebeiin-
ländiſchenKapitalgeſellſhaften,

1, diena<derSazungundnachihrertat-
ſächlihenGeſchäftsführungaus\cließlihund
unmittelbargemeinnüßgigenodermildtätigen
Zweckendienen,

2. die derVerſorgungderBevölkerungmit
Waſſer,Gas,ElektrizitätoderWärme,dem
öffentlihenVerkehroderdemHafenbetrieb
dienen(Verſorgungsbetriebe),wenndieAn-
teilean derGeſeſhaftausſ<ließli<dem
Reich,einemLand,einerGemeinde,einem
GemeindeverbandodereinemZweckverband
gehörenunddieErträgederGeſellſchaftaus-
\hließli<dieſenKörperſchaftenzufließen.

(2)Fallendieim Abſaÿ1 bezeihnetenVoraus-
ſeßungenfür dieAusnahmevonderBeſteuerung
nachträgli<hfort, ſo werdendamitdieRechtsvor-
gängeſteuerpflichtig,dieſih innerhalbder lezten
fünfJahre vor demFortfallderVorausſeßungen
ereignethabenundno nit verſteuertſind.

$8
Steuermaßſftab

DieSteuerwirdberechnet
1, beimErwerbvon Geſellſchaftsre<hten($2
Siffffer1):
a) wenndieGegenleiſtunginGeldbeſteht:
vomGeldbetrag.YZurGegenleiſtung
gehörenauchdievondenGeſellſchaftern
übernommenenKoſtenderGeſellſchafts-
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gründungoderTafalla, da-
gegennichtdie Geſellſchaftſteuer,diefür
enErwerbderGeſellſchaft8rehtezu
entrichteniſt;

b) wenndieGegenleiſtungniht in Geld
beſteht(Sacheinlagen):vomWertder
Gegenleiſtung.Als WertderGegen-
[leiſtunggilt mindeſtensderWertder
Geſellſhaftsrechte;

ec)wennèineGegenleiſtungniht zu be-
wirkeniſt: vomWertderGeſellſchafts-
rete;

2. beiLeiſtungen($2 Ziffer2, 3): vomWert
derLeiſtung;

3, bei der Veräußerungvon eigenenGeſell-
ſchaftsrechten($2 Jiffer 4):vondembeider
VeräußerungerzieltenPreis abzüglichdes
Entgelts,dasdieGeſellſchaftfür denEr-
werbderRechteentrichtethatte;

4, beiderZuführungvonAnlage-oderBe-
triebskapitalan inländiſcheNiederlaſſungen
ausländiſherKapitalgeſellſhaften($2
Ziffer5): vondemWertdesAnlage-oder
Betriebskapitals;

5. beiderGewährungvonDarlehenunddem
ErwerbundderStundungvonForderungen
($3): vomWert desDarlehnsoder der
Forderung.

8&9
Steuerſatz

(1)DieSteuerbeträgt2 vomHundert.
(2)DieSteuerermäßigtſih auf1vomHundert:
1. beimErwerbvonGeſellſhaftsrechten,bcider
VeräußerungeigenerGeſellſhaftsre<hteund
beiLeiſtungen,foweitſieerforderli ſind:
a) zurDe>ungderÜberſchuldungeiner
inländiſchenKapitalgeſellſchaft,

b) zur Decung eines Verluſtesam
GrundkapitaleincrinländiſchenAktien-
geſellſchaftoderKommanditgeſellſchaft
auf Aktienoderam Stammkapital
einerinländiſchenGeſellſchaftmitbe-
\ſhränkterHaftung;

2. beiQubußenaninländiſchebergrehtliheGe-
werkſchaften,ſoweitdieZubußenzurBe-
ſeitigungvonSchädender folgendenArt
erforderlichſind:
a) Bergwerkſchäden(Schäden,die dur
Unglücksfälleoderdux<Naturereig-
niſſeandemvonderGewerkſchaftbe-
triebenenBergwerkentſtandenſind),

b) Bergſchäden(Schäden,diedur<den
BetriebdesBergwerksentſtandenſind
undzu derenErſaÿ derBergwerks-
beſigeralsſolcherverpflichtetiſt).

8 10
Steuerſchuldner

(1)Steuerſchuldneriſ dieKapitalgeſellſchaft.
(2)Für dieSteuerhaften:
1. beimErwerbvonGeſellſchaft8rehten:der
Erwerber,
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2. beiLeiſtungen:werdieLeiſtungbewirkt,
3. beiderVeräußerungeigenerGeſellſchafts-
rete: derErwerber,

4. beiderGewährungvonDarlehen:derGr-
ſellſhafter,derdasDarlehn gewährtoder
für dasDarlehnSicherheitleiſtet.

Zeil 11
Wertpapierſteuer

8g11
GegenſtandderSteuer

(1)DexWertpapierſteuexunterliegen:
1. der ErwerbverzinsliherForderungsrechte
gegeneineninländiſchenSchuldnerdurchden
inSchuldverſchreibungenverbrieftſind;

2. der ErwerbverzinsliherForderungsrechte
gegeneinenausländiſhenSchuldnerauf
GrunddererſtenVeräußerungim Inland,
wenndie Forderungsrehtein Schuldver-
Schuldverſchreibungenim Jnland befinden;

3. derErwerbvonGeſellſchafts8rehtenaneiner
ausländiſchenKapitalgeſellſhaftaufGrund
dererſtenVeräußerungimJnland,wen die
Geſellſchaftsrehtein Wertpapieren(ein-
ſ<ließli<hQwiſchenſcheinen)verbrieftſind
undſichdieWertpapiereimJnlandbefinden.

(2)DemErwerbvonForderungsre<tenundGe-
ſellſhaftsrehtenſtehtderErwerbeinesPfandrechts
oderQurücbehaltungsre<htsan denWertpapieren
(SchuldvexſchreibungenundverbrieftenGeſellſchafts-
rechten)gleich.
(s) Als erſteVeräußerungim Jnland (Abſay1

Ziffern2,3)giltesniht,wenndasderVeräußerung
zugrundeliegendeGeſchäftdur<hBriefwechſel,Tele-
gramm,FernſprecheroderFunkſpruchzwiſcheneinem
Ort desJnlandsundeinemOrt desAuslandszu-
ſtandegekommeniſ. Dagegengilt als erſteVer-
äußerungimJnlanddieAusgabeeinesWertpapiers
im Jnländ an einenim AuslandbefindlichenEr-
werber.
(4) Als exſteVeräußerungim Inlandgilt es

außerdemniht, wenneininländiſcherKommiſſio-
när,derfür RechnungeinesinländiſchenKommit-
tenteneinWertpapierdur<einim Auslandab-
geſ<loſſenesGeſchäfterworbenhat,in Ausführung
desKommiſſionsgeſchäftsdasWertpapierdemin-
ländiſchenKommittentenübereignet.

g 12
Schuldverſchreibungen

(1)Als SchuldverſchreibungengeltenWertpapiere,
indenenverzinslicheForderung8rechteverbrieftſind,
wenndieWertpapiere

1. aufdenTnhaberlautenoder
2, dur<Jndoſſamentübertragenwerdenkön-
nenoder

3. inTeilabſchnittenausgefertigtſindoder

4. findSinsſcheinen(Rentenſcheinen)verſehen
ind. i

(2)DenSchuldverſchreibungenſtehenRentenver-
ſchreibungenundQwiſchenſcheineüberEinzahlungen
aufdieWertpapiereundſolcheSchuldbucheintragun-
daßihmanStelleſeinerShuldbuchforderungeine
Schuldverſchreibungerteiltwird.

8 13
AusnahmenvonderBeſteuerung

(1)Von derBeſteuerungausgenommeniſ der
ErwerbvonForderungsrechten

1, gegendasReich,einLand,eineinländiſche
Gemeinde,einenGemeindeverband,einen
Qweckverband,den Umſchuldungsverband
DeutſcherGemeindenodergegendieDeutſche
Reichsbahn-Geſellſchaft,

2. gegeninländiſheUnternehmen,diederVer-
ſorgungderBevölkerungmitWaſſer,Gas,
ElektrizitätoderWärme,demöffentlichen
VerkehroderdemHafenbetriebdienen(Ver-
ſorgungsbetriebe),wenndie Anteileam
Unternehmenausſ\<ließli<demReich,einem
Land,einerGemeinde,einemGemeindever-
bandodereinemZwe>verbandgehörenund
dieErträgedésUnternehmensaus\chließli<
dieſenKörperſchaftenzufließen.

(2)Fallendieim Abſaß1 Ziffer2 bezeihneten
Vorausſeßungenfür dieAus8nahmevonderBe-
ſteuerungnahträgli<fort,ſo wirddamitderEr-
werbderForderungsrechteſteuerpflichtig,derinner-
halbderlegtenfünfJahre vor demFortfallder
Vovausſezungenſtattgefundenhatundno<nicht
verſteuertift, 8

14
Steuermaßſtab

(1)Die Steuerwird berechnet:
1, beimErwerbvonForderungsrechten:

vomNennbetragderSchuldverſchreibung.
BeiRentenverſchreibungen,indenenein
Nennbetragnihtangegebeniſt,trittan
dieStelledesNennbetragsdasFünf-
undzwanzigfachederJahresrente;

2. beimErwerbvon Geſellſchaftsrehtenan
einerausländiſchenKapitalgeſellſchaft:
a) regelmäßigvomErwerbspreis,
b) vomWertderWertpapiere,wenner
denErwerbspreisüberſteigt,

e) vomNennbetragderWertpapiere,wenn
er ſowohldenErwerbspreisals auh
denWertderWertpapiereüberſteigt.

BeinichtvollbezahltenGeſellſchaftsrehten
wirddemErwerbspreis(zua)unddemWert
derWertpapiere(zub) derBetragderaus-
ſtehendenEinzahlungenhinzugerechnet.

(2)In ausländiſherWährungausgedrü>kteBe-
trägewerdennachdenfür dieWechſelſteuergelten-
denVorſchriftenumgerechnet.LauteteinWertpapier
aufmehrereWährungen,ſo iſt dieWährungmaß-
gebend,diedenhöchſtenSteuerbetragergibt.
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Steuerſaß

(1)Die Steuerbeträgtfür jedeangefangenen
10Reich8mark

Reichspfennig

1, beimErwerbvonForderungsrehten
a) gegen inländiſhe öffentlich- rechtliche
Kreditanſtalten,inländiſcheHypotheken-
banken,inländiſheSchiffspfandbrief-
banken,inländiſcheEiſenbahngeſellſchaften
und gegenWohnungsunternehmen,die
als gemeinnüßigoderals Organeder
ſtaatlihenWohnungspolitikanerkannt
ſindsari ROMANE 9

b) gegenaudereSchuldner............ 10

2, beimErwerbvonGeſellſchaftsrechtenanaus-
ländiſchenKapitalgeſellſhaften. 20
(2) Die Steuer beträgtmindeſtens10Reichs-

pfennig.HöhereSteuerbeträgeſindauf10Reichs-
pfennignah obenabzurunden.Die Steuerwird
für jedesWertpapierbeſondersberechnet.

8 16
Steuerſchuldner

(1)Steuerſchuldneriſ der,vondemderErwerber
dasWertpapiererwirbt.
(2) Für die Steuer haftetjederErwerberdes

Wertpapiers.
Zeil HI

Börſenumſaßſteuer
g17

GegenſtandderSteuer
(1)DexBörſenumſaßſteuerunterliegtderAb-

\<lußvonAnſchaffungsgeſchäftenüberWertpapiere,
wenndieGeſchäfteim Jnland oderunterBeteili-
gungwenigſtenseinesTnländersim Auslandab-
geſchloſſenwerden.
(2)InländerſindPerſonen,dieimJnland ihren

Wohnſitz,ihrengewöhnlichenAufenthalt,einege-
werblicheNiederlaſſungodereineſtändigeVertre-
tunghaben.SoweitPerſonenGeſchäftedur ihre
aus[ändiſcheNiederlaſſungabſchließen,geltenſienicht
alsJnländer. |
(3)Geſchäfte,diedur<Briefwechſel,Telegramm,

FernſprecheroderFunkſpruchzwiſcheneinemOrt des
InlandsundeinemOrt desAuslandszuſtandege-
kommenſind,geltenals im Auslandabgeſchloſſen.

$18
Anſchaffungsgeſchäfte

(1)Anſchaffungsgeſchäfteſind entgeltliheVer-
träge,dieaufdenErwerbdesEigentumsanWert-
papierengerichtetſind.
(2)Als Anſchaffungsgeſchäftegeltenauh
1. Geſchäfte,die das EinbringenvonWert-
papierenin eineKapitalgeſellſhaftoder
eineanderePerſonenvereinigungzumGe-
genſtandhaben;

Reichsgeſebbl.19341
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2. Geſchäfte,dur<die beiderAuseinander-
ſeßungeinerKapitalgeſellſhaftmit ihren
Geſellſchaftern,beiderAuflöſungeineran-
derenPerſonenvereinigungoderbeimAus-
ſcheideneinesGeſellſchaftersauseinerPer-
ſonenvereinigungdenGeſellſhafternWert-
papiereaus demVermögenderGeſellſchaft
überwieſenwerden;
bedingteoderbefriſteteAnſhaffungsgeſchäfte;

4. dieVerſicherungvon Wertpapierengegen
Verloſung,wennderVerſicherungsfallein-
tritt.

“i

8 19
Wertpapiere

(1) Als Wertpapieregelten:
1, Schuldverſchreibungen($12),
2, Dividendenwerte.
(2)Als DividendenwertegeltenAktien,Kuxe

undandereAnteilean inländiſchenundauslän-
diſhen Kapitalgeſellſhaften,Sertifikateüber
Shares,Aktienanteile,Genußſcheine(einſhließli<
derZwiſchenſcheineüberdieſeWerte).
(3)DenDividendenwertenſtehenBezugsrechte

aufDividendenwertegleich.

8 20
AusnahmenvonderBeſteuerung

VonderBeſteuerungaus8genommenſind:
1. Geſchäfte,die die Zuteilungvon Wert-
papierenandenerſtenErwerberzumGegen-
ſtandhaben,

2. dieAnnahmevonSchuldverſhreibungendes
Reichs,einesLandes,einerGemeinde,eines
GemeindeverbandesodereinesZweckverban-
des,wenndieSchuldverſchreibungenzurEnt-
rihtungöffentliherAbgabenan Zahlungs
Statthingegebenwerden, :

3. Anſchaffungsgeſhäfteüber Schaßanwei-
ſungendesReichs,einesLandesoderder
DeutſchenReichsbahn-Geſellſchaft,wenndie
Schazanweiſungenſpäteſtensbinnendrei
JahrenſeitdemTagdesGeſhäftsabſchluſſes
fälligwerden.

$ 21
Steuermaßſtab

Die Steuerwirdberechnet:
1. regelmäßig |

vondemvereinbartenPreis. Koſten,die
durchdenAbſchlußdesGeſchäftsentſtehen,
undStückzinſen,ſoweitſiebeiGeſchäften
überSchuldverſchreibungenbeſondersbe-
rechnetwerden,ſinddemPreisnichthinzu-
zurehnen.Bei Stellgeſchäftenwird das
StellgelddemKaufpreishinzugerechnet;

2. wenneinPreis nichtvereinbartiſt:
von demmittlerenBörſen-oderMarkt-
preis,derfürdasWertpapieramTagdes
Geſchäftsabſchluſſesgilt;

280
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3. wennesſowohlaneinerPreis8vereinbarung
alsauhaneinemBörſen-oderMarktpreis
fehlt:
nahdemWertdesWertpapiers;

4. wenneinemVertragsteileinWahlrechtodex
die Befugnis,innerhalbgewiſſerGrenzen
denUmfangderLeiſtungzubeſtimmen,zu-
geſtandenwordeniſt:
nahdemhöchſtmöglichenWertdesGegen-
ſtands.

g 22
Steuerſatz

1)Die Steuerbeträgtfür jedeangefangenen
100Reich8mark

1 I
für für

Händler- } die übrigen
geſchäfte| Geſchäfte
Reichkpfennig} NReichspfennig

1, bei Schuldverſchreibungendes
Reichs,einesLandes,einerin-
ländiſhenGemeinde,einesGe-
meindeverbands,einesZwe>ver-
bands,desUmſchuldungsverbands
DeutſcherGemeindenoder der
DeutſchenReichsbahn-Geſellſchaft

2. beiSchuldverſchreibungeninländi-
ſcheröffentlich-rehtlicherKreditan-
ſtalten,inländiſherHypotheken-
banken,inländiſcherSchiffspfand-
briefbanken,inländiſcherEiſenbahn-
geſellſhaften,vonWohnungsunter-
nehmen,dieals gemeinnüßigoder
als OrganederſtaatlichenWoh-
nungspolitikanerkanntſind, und
bei VorzugsaktienderDeutſchen
Reich8bahn-Geſellſchaft. 3 6

Z. beianderenSchuldverſchreibungen5 10
4. bei Divideudenwertenmit Aus-
nahmevonVorzugsaktienderDeut-
hen Neichsbahn-Geſellſchaftund
vonAnteilenanGeſellſchaftenmit
heſchränkterHaftung.….…...... 7,5 15

$. beiAnteilenanGeſellſchaftenmit
beſhränkterHaftung.......... 50 50

(2)Die Steuerbeträgtmindeſtens
1, beiAnteilenanGeſellſchaftenmitbeſchränkter
Haftung:3Reichsmark,

2, in denübrigenFällen:10Reichspfennig.
HöhereSteuerbeträgeſindauf 10Reichs«
pfennignah obenabzurunden.

$ 23
Geſchäftsarten

(1) HändlergeſhäfteſindAnſchaffungsgeſchäfte,
beidenenalleVertragsteilnehmerHändlerſind.
(2 Kundengeſchäfteſind Anſchaffungsgeſchäfte,

u enennur einVertragsteilinländiſcherHänd-
eriſt.
(s) Privatgeſchäfteſind alleübrigenAnſchaf-

fungsgeſchäfte.

8 24
Händler

AlsHändlergelten:
1. Kaufleute,die innerhalbdesOrtsgebiets
einerinländiſchenſtaatli anerkanntenWert-
papierbörſegewerbsmäßiBae über
Wertpapierebetreibenundin derHändler-
liſteeingetragenſind,dievonderzuſtändigen
Handelsvertretunggeführtwird;

2. Kaufleute,die außerhalbdesOrtsgebiets
einer inländiſchenſtaatli<hanerkannten
Wertpapierbörſegewerb8mäßigBankge-
ſchäftebetreibenundimHandelsregiſterein-
getragenſind;

3. Kreditgenoſſenſchaften,dieeinemReviſions-
verbandangehörenundin dasGenoſſen-
ſchaftsregiſtereingetragenſind.Habenſolche
_KreditgenoſſenſchaftenihrenSig im Orts-
gebieteinerinländiſchenſtaatlihanerkannten
Wertpapierbörſe,ſo ſind ſieHändlernur,
wennſieinderHändlerliſteeingetragenſind;

4. öffentlicheoderunterStaatsaufſichtſtehende
Sparkaſſen,wennſiederKörperſchaftſteuer
unterliegen.Unterliegenſieniht derKör-
perſchaftſteuer,ſo geltenſiealsHändlernur,
ſoweitesſichum Anſchaffung8geſchäfteüber
Schuldverſchreibungenderimè23Abſaÿ1
QSiffern1 und2 bezeichnetenArt handelt.
HateineSparkaſſeihrenSiß imOrtsgebiet
einer inlándiſhenſtaatli< anerkannten
Wertpapierbörſe,ſo iſt ſie Händlernur,
wennſiein derHändlerliſteeingetrageniſt.

825
Steuerſchuldner

SteuerſchuldnerſinddieVertragsteilealsGeſamt-
ſchuldner.

$ 26
Tauſchgeſchäfte

(1)Bei einemTauſchgeſchäftgeltenals Anſchaf-
fung8geſhäfteſowohl e ereinbarungüberbie
LeiſtungalsauhdieVereinbarungüberdieGegen-
leiſtung.
(2)Von derBeſteuerungaus8genommeniſ ein

TauſchgeſchäftüberWertpapieredergleichenGat-
kung,wennderAustauſchZugumZugohneandere
Gegenleiſtunggeſpiedt.Dies gilt au, wenndie
ausgetauſchtenrtpapiereverſchiedeneZinszah-
[ung8tagehabenund der Unterſchied8betragder
Zinſendur Zuzahlungausgeglichenwird,

8 27
Wertpapierleihe

(1) Jt derEntleiherbere<htigt,an Stelleder
empfangenenWertpapiereandereWertpapiereglei-
<erGattungzurü>zugeben,ſo geltenals Anſchaf-
fungsgeſchäfteſowohldie Vereinbarungüberdie
Hingabeals auhdieVereinbarungüberdieRück-
gabe.



(2)Jst für dieHingabeeinEntgeltnichtzuent-
richten,ſoſindvonderBeſteuerungaus8genommen:

1. dieVereinbarungüberdieRückgabe,
2. auh dieVereinbarungüberdieHingabe,
wenn die Rückgabevereinbarung8gemäß

Um einerWochenahderHingabege-
ſchieht.

8 28
Prolongations-(Verlängerungs-)Geſchäfte
(1) Als Anſchaffungsgeſchäftgilt eineVerein-

barung,durchdiedieErfüllungeinesGeſchäftsunter
verändertenVertragsbeſtimmungenauf einenſpä-
terenZeitpunkthinausgeſchobenwird,
(2) Werdenin unmittelbarer mE mit

einemKaufgeſchäftWertpapieredesgleichenNenn-
betragsoderdergleihenMengezurückgekauft(Koſt-
geſchäfte,Report-,Deportgeſchäſte),ſo geltender
Kauf undderRückkaufals Anſchaffungsgeſchäfte.
DerBeſteuerungunterliegtjedo<nurdasAnſchaf-
fungsgeſchäft,deſſenGegenſtanddenhöherenWert
hat.
(3)WerdenKoſtgeſhäfteüberDividendenwerte,

diezumBörſenterminhandelaneinerinländiſchen
Börſezugelaſſenſind,nahdenvomBörſenvorſtand
feſtgeſeßtenBedingungenabgeſchloſſen,ſo ermäßigt
ſih dieSteuerfürHändlergeſhäfſteundKunden-
geſchäfteaufdieHälftederSteuerfür Händlerge-
ſhäfte. Die Steuerbeträgtmindeſtens10Reichs-
pfennig.HöhereBeträgeſindauf10Reichspfennig
nachobenabzurunden.

8 29
Kommiſſionsgeſchäfte

(1)DasGeſchäft,daseinKommiſſionärzurAus-
führungdesKommiſſions8auftragsmiteinemOrit-
tenabſchließt(Ausführungsgeſchäft),iſt ein An-
ſchaffungsgeſhäft.Als Anſchaffungsgeſchäftgilt
au< das Abwi>lungsgeſchäftzwiſchendemKom-
miſſionárundſeinemKomniittenten.
(2)SchließteinKommiſſionär(Zwiſchenkommiſ-

ſionär)zurAusführungeinesKommiſſionsauftrags
einGeſchäftmiteinemauswärtigenKommiſſionär
(Hauptkommiſſionär)abundſindbeideKommiſſio-
náreHändler,ſo ermäßigtſih dieSteuerfür das
AbwictlungsgeſchäftdesZwiſchenkommiſſionärsmit
ſeinemKommittentenumdenSteuerbetragfür das
Ausführungsgeſchäft.Jſst|dasAbwi>lungsgeſchäft
einim AuslandabgeſchloſſenesHändlergeſchäft,ſo
wirddieSteuerfür dasAusführungsgeſchäftnur
zurHälfteerhoben.
(3)Die Steuerermäßigungnah Abſaß2 Sayz1

trittauchein:
1. wennYQwiſchenkommiſſionäreinegenoſſen-
ſchaftliheVerbandskaſſeiſt undwenndie
VerbandskaſſeihrenS1ÿamNiederlaſſungs-
ortdesHauptkommiſſionärshat;

2. wennZwiſchenkommiſſionäreineöffentliche
oderunterStaatsaufſichtſtehendeSparkaſſe
iſt, dieeinerGirozentraleange\{loſenift,
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und wenndie SparkaſſeihrenSig am
NiederlaſſungsortderGirozentralehat,die
Hauptkommiſſionäriſt.

8 30
Kompenſationsgeſchäfte

(1)FührteinKommiſſionärandemgleichenTag
eineAnkaufs-undeineVerkaufskommiſſiónüber
Wertpapieredur Selbſteintrittaus,ſoiſtfür jedes
derbeidenKommiſſionsgeſchäfte,ſoweitſieſi<aus-
gleichen,eineSZuſabſteuerin Höhevon30Neichs-
pfennigfür jedeangefangenen100Reichsmarkzu
entrihten,Diesgiltniht,ſoweitderKommiſſionär
zurDe>ungeinesderbeidenAufträgeeinGeſchäft
miteinemDrittenabgeſchloſſenhat.
(2)Die Jufabſteuerermäßigtſi<aufdieHälfte

der für HändlergeſchäftevorgeſchriebenenSteuer,
wennderKommiſſionärdieAufträgezurVermitt-
lungdesAn- undVerkaufseinemKursmaklerer-
teilthat. Bei Börſen,andenenkeineKursmakler
beſtelltſind,beſtimmtdie Börſenauffichtsbehörde,
werandieStelledesKursmaklerstritt,DieSteuer
beträgtmindeſtens10Neichspfennig.Höhere
Steuerbeträgeſindauf10Reichspfennignah oben
abzur1:nden.
(3)DieZuſaßſteueriſtvomKommiſſionärzuent-

rihtenunddarfdemKommittentenniht in Nech-
nunggeſtelltwerden.

8 31
Metageſchäfte

(1)BeſtehtzwiſchenmehrerenHändlern(Metiſten)
eineMetageſchäft8verbindung,fo iſt dieAbre<hnung
zwiſchendenMetiſtenüberGeſchäfte,dieeinervon
ihnenin eigenemNamen,aberfür gemeinſchaftliche
Pdt abgeſchloſſenhat, kein Anſchaffungs-
geſchäft.
(2)HateinHändlereinHändlergeſchäftin eige-

nemNamen,aberfür gemeinſchaftlißheRechnung
mit anderenPerſonenabgeſchloſſen,ſo geltendie
Abrechnungenzwiſchenibnenals Anſchaffungs-
geſchäfte.Sie findinſoweitvonderBeſteuerung
ausgenommen,als ſieHändlergeſchäfteſind.
(3)HateinBeauftragterimNamendesAuftrag-

geber8einGeſchäftmiteinemDrittenabgeſchloſſen,
jo gilt dieAbre<hnungzwiſchendemAuftraggeber
und demBeauftragtenals Anſchaffungsgeſchäft,
wenndasGeſchäftfür gemeinſchaftliheRechnung
desAuftraggebersunddesBeauftragtengeht.Die
AbrechnungzwiſchenAuftraggèberundBeauftrag-
teniſt vonderBeſteuerungausgenommen,wenn
beidePerſonenHändlerſind.

8 32
Aufgabegeſchäfte

(1)HatſichbeieinemGeſchäfteinHandelsmakler
gegenüberſeinemAuftraggeberdieBenennurigdes
anerenVertragsteilsvorbehalten(Vufgabegefäft),
ſo geltenalsAnſchaffungsgeſchäfteſowohl dieVer-
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einbarungzwiſchendemHandelsmaklerundſeinem
Auftraggeberals au dieBenennungderAufgabe
durchdenHandel8makler.
(2)DieBenennungdexAufgabeiſ vonderBe-

ſteuerungausgenommen,wenn fie ſpäteſtensam
zweitenauf denTag derVereinbarungfolgenden
BörſentaggemachtwirdundwennfürdieBenen-
nungderAufgabegilt:

1, dervereinbartePreis oder
2. ein für denHandels8maklerungünſtigerer
Preis,deſſenUnterſchiedsbetragderMakler
trägt.

Die Ausnahmevon der Beſteuerunggilt bei
QurückweiſungdererſtenAufgabeauchfürdiereht-
zeitigeBenennungjederweiterenAuſgabe.
(3)WennfürdieBenennungderAufgabeeinfür

den HandelsmaklerungünſtigererPreis gilt
(Abſatz2 Differ2), ſo iſ dieSteuerfür dasGe-
ſchäftzwiſchendemAuftraggeberunddemHandels-
maklervondemzwiſchenihnenvereinbartenPreis
zuberechnen.
(4)Wird zwiſchenzweiHandelsmaklernverein-

bart,daßjederſeinenAuftraggeberalsAufgabebe-
nennt,ſo gilt dieſeVereinbarungalsAnſchaffungs-
geſhäft,wennzwiſchendenAuftraggebernauf
GrundderVereinbarungeinGeſchäftzuſtande
fommt.DieſesAnſchaffung8geſchäftiſtvonderBe-
BenennungdergleichePreis zugrundeliegt.

$33
Wertpapierarbitrage

(1)BeimArbitrierverkehrzwiſchenBörſenplähen
ermáßigtſi<hdie auf denArbitrageurentfallende
Steuerauf 2,5 Reichspfennigfür jedeangefangenen
1000Reichsmark,wenndiebeideneinandergegen-
überſtehendenGeſchäftezu feſtenKurſeninnerhalb
vonvier aufcinanderfolgendenBörſentagenabge-
\{loſſenwerden.
(9)BeimArbitrierverkehrzwiſcheninländiſchen

Börſenplätenoderzwiſcheneineminländiſchenund
einemausländiſhenBörſenplaztritt dieSteuer-
ermäßigungnurein,wenndiedenGegenſtandder
ArbitragebildendenWertpapierezumBörſenhandel
zugelaſſenſind,undzwar

1. beimArbitrierverkehrzwiſcheninländiſchen
Börſenpläßen:aneinemdieſerBörſenpläße,

2. beimArbitrierverkehrzwiſcheneineminlän-
diſchenundeinemausländiſchenBörſenplaß:
aminländiſhenBörſenplaß.

(3)Die aufdenArbitrageurentfallendeSteuer
beträgtmindeſtens10Reichspfennig.HöhereSteuer-
beträgeſindauf 10Reichspfennignah obenabzu-
runden. 834

' Auslandsgeſchäfte
(1)Die Steuerermäßigtſi< beiAnſchaffungs-
eſhäften,dieimAuslandabgeſchloſſenwerden,auf
ieHälfte,wennnurdereineVertragsteilJnländer
iſt.

(2)Steuerſchuldneriſ dexinländiſcheVertrags-
teil.
(8)DieSteuerbeträgtmindeſtens10Reich8pfen-

nig. HöhereSteuerbeträgeſind auf 10Reich8-
pfennignachobenabzurunden.

Seil IV
GemeinſameBorſchriften

: 8 35
VerhältnisderKapitalverkehrſteuernzueinander
Unterliegtein RechtsvorgangderGeſellſchaft-

ſteuerundderBörſenumſaßſteueroderderWert-
papierſteuerundderBörſenumſaßſteuer,ſowirddie
BörſenumſaßſteuernebenderGeſellſchaftſteueroder
Wertpapierſteuererhoben.

$36
Fälligkeit

Die Steuerwird zweiWochenna<Entſtehung
derSteuerſchuldfällig.

g37
Pauſchalierung

Mit Quſtimmung.desSteuerpflichtigenkanndas
Finanzamtvon.dergenauenErmittlungdesSteuer-
betragsabſehenund die Steuer in einemPauſch-
betragfeſtſezen.

8 38
“Inkrafttreten

(1) DieſesGeſettritt am1. Januar 1935in
Kraft.
(2) Mit demInkrafttretendieſesGeſeßestreten

außerKraft:
1. dasKapitalverkehrſteuergeſeßvom22.Mai

1931(NReichsgeſeßbl.T S. 241);
2, dieVierteVerordnungdesReich8präſidenten
zurSicherungvonWirtſchaftundFinanzen
undzumSchußdesinnerenFriedensvom
8.Dezember1931,SiebenterTeil,KapitelTV
— BörſenumſaßſteuerbeiKompenſations8-
geſchäften— (Reichsgeſeßbl.TS. 699,737);

3. dieVerordnungüberdieErhebungderBör-
ſenumſayſteuerbeiKompenjſationsgeſchäften
eu 24.März 1932 (Neichsgeſehbl.1
. 166). :

Berlin,16.Oktober1934,

Der Führer und Reichskanzler
AdolfHitler

Der Reichs8miniſter der Finanzen
Graf Shwerin von Kroſigk
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Steueranpaſſungsgeſeß
(StAnpSG)

Vom 16.Oktober1934

Die ReichsregierunghatdasfolgendeGeſetbe-
ſhloſſen,dashierdur<verkündetwird: -

Abſchnitt1: AllgemeinesSteuerrecht
Unterabſchnitt 1: Aus8legung

81
(1)Die Steuergeſezeſindnah nationalſozialiſti-

ſherWeltanſchauungauszulegen.
(2)DabeifinddieVolks8anſchauung,derZwe

unddiewirtſchaftlicheBedeutungderSteuergeſezeund
dieEntwicklungderVerhältniſſezu berückſichtigen.
(3s)Entſprechendesgilt für dieBeurteilungvon

Tatbeſtänden.
Unterabſchnitt 2: Ermeſſen

82
(1) Entſcheidungen,diedieBehördennahihrem

Ermeſſenzu treffenhaben(Ermeſſens-Entſcheidun-
gen),müſſenſih in denGrenzenhalten,diedasGe-
ſehdemErmeſſenzieht.
(2) InnerhalbdieſerGrenzenſindErmeſſens-

Entſcheidungennah BilligkeitundZwe>mäßigkeit
zutreffen.
(3)FragenderBilligkeitundderZwe>kmäßigkeit

ſind nah nationalſozialiſtiſherWeltanſchauungzu
beurteilen.
Unterabſchnitt 3: Steuerſchuld

S3
(1) Die Steuerſchuldentfieht,ſobaldderTat-

beſtandverwirklichtiſt,andendasGeſetdieSteuer
fnüpft.
(2) Auf dieEntſtehungderSteuerſchuldiſt es

ohneEinfluß,obundwanndieSteuerfeſtgeſeßt
wirdundwanndieSteuexzuentrihten(wannſie
fällig)iſt.
(3) Die Abſäße1 und2 geltenſinngemäßfür

andereLeiſtungen,dieaufGrundderSteuergeſeße
geſchuldetwerden.
Reich8geſehbl.1934I

(4)BeiVerſchollenengilt,ſoweitesſichumEnt-
ſtehung,UmfangundBeendigungeinerSteuerſchuld
handelt,derTag,mitdeſſenAblaufdasAusſchluß-
urteilrechtskräftigwird,alsTodestag.
(5)BeiſpieleundErgänzungenzudenAbſägen1

und2:DieSteuerſchuldentſteht:
1. beiderEinkommenſteuerundbeiderKörper-
ſchaftſteuer:
a) für Steuerabzugs8beträge:

im ZeitpunktdesQufließensder
ſteuerabzugspflichtigenEinkünfte;

b) für Vorauszahlungen:
mitBeginndesKalendervierteljahrs,
für das die Vorauszahlungenzu
entrihtenſind, oder, wenn die
Steuerpflichterſtim Lauf desKa-
lendervierteljahrsbegründetwird,
mit BegründungderSteuerpflicht;

c) fürdieveranlagteSteuer:
mit AblaufdesKalenderjahrs,für
dasdieVeranlagungvorgenommen
wird, ſoweitnichtdieSteuerſhuld
nahBuchſtabea oderna< Buch-
ftabeb ſchonfrüherentſtandeniſt;

2, beiderVermögenſteuer:
mit BeginndesKalenderjahrs,in
dasderBeginndesRehnungsjahrs
fällt,für dasdieVermögenſteuerer-
hobenwird;

3. beiderUmſaßſteuerfür Lieferungenundſon-
ſtigeLeiſtungen:
2) im Fall derBeſteuerungna< verein-

nahmtenEntgelten:
mit AblaufdesVoranmeldungszeit-
raums,in demdieEntgelteverein-
nahmtwordenſind;

b) im Fall der Beſteuerungnah verein-
bartenEntgelten:

mit AblaufdesVoranmeldungszeit-
raums,in demdieLieferungenoder
ſonſtigenLeiſtungenausgeführtwor-
denſind;

246
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4. beidenQöllen:

a) fürEinfuhrzölle:
in demZeitpunkt,in demeinfuhrzoll-
pflichtigeWarenzumfreienVerkehr
oderzueinemZollvormerkverfahren
abgefertigtwerdenodexin demüber
ſolcheWarenerſtmaligvorſchrifts-
widrigſo verfügtwird,als wären
ſieim freienVerkehr;

b) für Ausfuhrzölle: '
indemZeitpunkt,indemausfuhrzoll-
pflichtigeWaren zur Ausfuhr in
Zollausland,FreibezirkeoderFrei-
zonenoderzumJwiſchenauslands-
verkehrabgefertigtoderohneZoll-
abfertigungin Zollausland,Freibe-
zirkeoderFreizonenverbrachtwer-
den;

5. beiderBierſteuerfür dasim Geltungsbereih
desBierfteuergeſeteshergeſtellteBier:

ſobalddasBier ausderBrauerei
entferntoder in der Brauerei ge-
trunkenwird.

$4
(1) BedingteSteuerſchulden,bedingteSteuer-

befreiungen,bedingteSteuerermäßigungenund
ſonſtigebedingteSteuervergünſtigungenſind im
Zweifelauflöſendbedingt.
(2) Tritt eineBedingungein, unterder die

Steuerſchuld,die Steuerbefreiung,die Steuer-
ermáäßigungoderdieſonſtigeSteuervergünſtigung
wegfällt,ſo ſindSteuerfeſtſeßungenundSteuerfeſt-
ſtellungen,beidenenderEintritt derBedingung
nichtberückſichtigtiſt,zurü>zunehmenoderzuändern,
bi8herunterbliebeneSteuerfeſtſeßungenundSteuer-
feſtſtellungennachzuholenundzuvielgezahlteSteuern
zuerſtatten,NachAblaufdesJahrs, dasaufden
EintrittderBedingungfolgt,kannderSteuerpflich-
tigedieQurücknahmeoderÄnderungderSteuerfeſt-
ſezungoderSteuerfeſtſtellungunddieErſtattung
nihtmehrverlangen.
(3)Entſprechendes(Abſatz2)gilt:
1. wennErzeugniſſeoderWaren,für dieeine
bedingteSteuerſchuldentſtandeniſt, unter-
gehen,bevoresſih entſchiedenhat,obdie
Bedingungeintritt;

. wenneinMerkmal,deſſenVorliegendas
Geſezfür dieSteuerſchuld,für dieSteuer-
befreiung,für eineSteuerermäßigungoder
für eineſonſtigeSteuervergünſtigungfor-
dert,na<träglihmitWirkungfür dieVer-
gangenheitweggefalleniſt.

85
(1)ScheingeſchäfteundandereScheinhandlungen

(zumBeiſpiel dieBegründungoderdieBeibehal-
tungeinesScheinwohnſißes)ſindfür dieBeſteue-
rung ohneBedeutung.Wird dur<einSchein-

D

geſchäftein anderesRechtsgeſhäftverde>t,ſo ift
as verde>teRechtsgeſchäftfür die Beſteuerung
maßgebend.
(2)Die Beſteuerungwird nichtdadur<ausge-

\<{loſſen,daßeinVerhalten(einTunodereinUnter-
laſſen),dasdenſteuerpflihtigenTatbeſtanderfüllt
odereinenTeil desſteuerpflihtigenTatbeſtands
bildet,gegeneingeſeßlihesGebotoderVerbotodex
gegendiegutenSittenverſtößt.
(3)Jst einRechts8geſhäftwegeneinesFormman-

gelsoderwegeneinesMangelsderGeſchäftsfähig-
keitoderderRechtsfähigkeitnichtig,ſo iſ diesfür
dieBeſteuerunginſoweitundſolangeohneBedeu-
tung,alsdieBeteiligtendaswirtſhaftli<heErgeb-
nisdesNechtsgeſhäftseintretenundbeſtehenlaſſen.
(4)Jt einRechtsgeſchäftanfechtbar,ſo iſt dies

für dieBeſteuerunginſoweitundſolangeohneBe-
deutung,alsnichtdieAnfehtungmitErfolgduxch-
geführtiſt,
(5) Soweitin denFällendesAbſaßes3 dasbe-

reitseingetretenewirtſhaftliheErgebnisdesnich-
tigenRechtsgeſchäftsnahträgli<wiederbeſeitigt
oderin denFällendesAbſatzes4 dasanfechtbare
Rechtsgeſchäftmit Erfolg angefohtenwordeniſt,
ſindSteuerfeſtſezungenundSteuerfeſtſtellungen,die
aufGrunddesnichtigenoderaufehtbarenRechts-
geſchäftserfolgtſind,zurü>zunehmenoderzuändern
undentrichteteSteuernzu erſtatten,Nah Ablauf
desJahrs, dasaufdieBeſeitigungdeswirtſchaft-
lichenErgebniſſesoderauf die erfolgreicheDurch-
führungder Anfechtungfolgt, kannder Steuer-
pflichtigedieZurücknahmederSteuerfeſtſezungoder
SteuerfeſtſtellungunddieErſtattungnichtmehrver-
langen,
(6)Sondervorſchriften,diein Steuergeſeßenent-

haltenſind,bleibenunberührt.

86
(1) Dur<hMißbrauchvon Formenund Geſtal-

tungsmöglichkeitendesbürgerlichenRechtskanndie
Steuerpflichtnihtumgangenodergemindertwerden.
(2)LiegteinMißbrauchvor,ſofinddieSteuern

ſo zuerheben,wieſiebeieinerdenwirtſchaftlichen
Vorgängen,TatſachenundVerhältniſſenangemeſſe-
nenre<tli<henGeſtaltungzuerhebenwären.
(3) Steuern,dieaufGrundderfür unwirkſam

zuerachtendenMaßnahmenetwaentrichtetworden
find,werdenaufdenBetrag,dernah Abſatz2 zu
pflichtigenangerehnetund,ſoweiteineſole An-
re<nungniht möglichiſ, erſtattet.NachAblauf
desJahrs, dasaufdieendgültigeFeſtſtellungder
Unwirkſamkeitfolgt,kannderSteuerpflichtigedie
AnrechnungoderErſtattungniht mehrverlangen.

87
(1)Verſonen,dienebeneinanderfür eineSteuer-

\<uldoderfüreineandereausdenSteuergeſeßenent-
ſpringendeGeldſchuldhaften,findGeſamtſchuldner.



(2) Perſonen,diezuſammenzuveranlagenoder
gemeinſamzu einerSteuerheranzuziehenſind,
findGeſamtſchuldner.Diesgilt auhdann,wenn
eineodermehreredieſerPerſonenbeigetrennter
Veranlagungoder bei getrennterHeranziehung
ſteuerfreiwären.
(3)DemFinanzamtſtehtesfrei,anwelchenGe-

ſamtſchuldneresfih haltenwill. Es kanndenge-
\<huldetenBetragvonjedemGeſamtſchuldnerganz
oderzueinemTeil fordern.Bis zurEntrichtung
desganzenBetragsbleibenalleGeſamtſchuldner
verpſlichtet.

88
(1)Bei Geſamtrehtsnachfolge(zumBeiſvielbei

ErbfolgeoderbeiVerſhmelzungvonGeſellſchaften)
gehtdieSteuerſhulddesRecht8vorgängersaufden
Rechtsnachfolgerüber.
(2)Erbenhaftenfür dieausdemNachlaßzuent-

richtendenSteuernwie für Nachlaßverbindlichkeiten
nah bürgerlichemRecht.Die £8 105,106,109
und117derNeich8abgabenordnungundSonder-
vorſchriften,die in Steuergeſeßenenthaltenſind,
bleibenunberührt.
(3)Sind beiHerſtellungſteuerpflihtigerErzeug-

niſſemehrereBetriebebeteiligt,ſo gehtdieSteuer-
\huld auf jedenfolgendenan derHerſtellungbe-
teiligtenBetriebsinhaberüber.
(4)WerdenErzeugniſſeoderWaren,fürdieunter

einerBedingungeineSteuervergünſtigunggewährt
wordeniſ, ordnungsmäßigweitergegeben,ſo geht
diebedingteSteuerſchuldauf jedenfolgendenEr-
werberüber.

Unterabſ<nitt 4: Steuerbefreiung
S9

VondenSteuernvomEinkommenundvomVer-
mögenſindPerſonen,Perſonenvereinigungen,Kör-
perſchaftenundVermögensmaſſeninſoweitbefreit,
als ihneneinAnſpruchaufBefreiungvondieſen
Steuernzuſteht
1. na<allgemeinenvölkerre<tlidenGrundſäßen
unterWahrungderGegenſeitigkeitoder

2.nah befondererVereinbarungmit anderen
Staaten.

Unterabſ<hnitt5: Angehörige
8 10

Angehörigeim Sinn derSteuergeſetzeſinddie
folgendenVerſonen:
1. derVerlobte,
2. derEhegatte,au wenndieEheniht mehr
beſteht,

3. Verwandtein geraderLinieundVerwandte
zweitenunddrittenGradesinderSeitenlinie,

4, Verſhwägertein geraderLinieundVerſchwä-
gertezweitenGradesin derSeitenlinie,

5. dur<AnnahmeanKindesStatt in gerader
LinieVerbundene,

6. PflegeelternundPflegekinder.
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Unterabſchnitt 6: Zurechnung

811
Für dieZurechnungbeiderBeſteuerunggelten,

ſoweitnichts-anderesbeſtimmtiſt, die folgenden
Vorſchriften:
1.Wirtſchafts8güter,diezumZwe derSicherung
übereignetwordenſind,werdendemVeräuße-
rer zugerechnet.

2. Wirtſchaftsgüter,diezu treuenHänden(ent-
geltlihoderunentgeltli<h)übereignetworden
find,werdendemTreugeberzugerechnet.

3, Wirtſchaftsgüter,diedux einenTreuhänderzu
treuenHändenfür einenTreugebererworben
wordenſind,werdendemTreugeberzugere<net.

4. Wirtſchaftsgüter,diejemandin Eigenbeſitzhat,
werdendemEigenbeſizerzugerechnet,Eigen-
beſizeriſ, wereinWirtſchaſtsgutals ihmge-
hörigbeſitzt.

5, Wirtiſchaftsgüter,diemehrerenzur geſamten
Handzuſtehen,werdendenBeteiligtenſozuge-
re<hnet,alswärendieBeteiligtennahBruch-
teilenberehtigt.Die Höheder Bruchteile
iſt na< den Anteilen zu beſtimmen,zu
denendieBeteiligtenan demVermögenzur
geſamtenHandberechtigtfind,oderna<Ver-
háltnisdeſſen,was ihnenbeiAuflöſungder
Gemeinſchaftzufallenwürde.

812
(1)VermögenundEinkommeneinerFamilien-

ſtiftung,dievoneinemunbeſchränktSteuerpflich-
tigenerrichtetwordeniſt undihreGeſchäftsleitung
undihrenSig im Auslandhat,werdendemEr-
richterdexFamilienſtiftung,ſolangeer unbeſhränkt
ſteuerpflihtigiſt, ſonſt denBezugsberechtigtenzu-
gerechnet.Dabei iſt es einerlei,ob die Familien-
fiuag ihr Einkommenausgeſchüttetoderbehalten
jat,
(2)FamilienſtiftungenſindfolcheStiftungen,bei

denenderStifter,ſeineAngehörigenundderenAb-
fömmlingezumehrals derHälftebezugsberechtigt
ſind. DenStiftungenſtehenſonſtigeZwe>kvermögen
und rechtsfähigeodernihtre<tsfähigePerſonen-
vereinigungenglei.
(3)Hat einUnternehmenodereineKörperſchaft

odereinePexrſonenvereinigung(zumBeiſpieleine
Geſellſchaft)eineStiftung errichtet,die ihre Ge-
ſhäftsleitungundihrenSiß im Auslandhat,ſo
wirddieStiftungwieeineFamilienſtiftungbehan-
delt,wennderStifter,ſeineGeſellſchafter,Mitglie-
der, leitendenAngeſtellten(in8beſondereVorſtands-
mitgliederundProkuriſten)unddieAngehörigen
dieſerPerſonenzumehralsderHälftebezugsberech-
tigtſind.
Unterabſ<hnitt7:Wohnſiz.Gewöhn-

liher Aufenthalt
$13

EinenWohnſiyimSinnderSteuergeſeßehat
jemanddort,wo er eineWohnunginnehatunter
Umſtänden,die daraufſ<ließenlaſſen,daß er
dieWohnungbeibehaltenundbenußenwird.
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(1)Den gewöhnlichenAufenthaltim Sinn der
Steuergeſetzehatjemanddort,woerſih unterUm-
ſtändenaufhält,die erkennenlaſſen,daß er an
dieſemOrt oderin dieſemLandniht nur vor-
Übergehendverweilt. UnbeſchränkteSteuerpflicht
tritt jedo<hfietsdannein,wennder Aufenthalt
im Inland längerals ſe<8Monatedauert.Jn
dieſemFall erſtre>tfih dieSteuerpflichtauchauf
dieerſtenſe<8Monate.
(2) Auslandsbeamtewerdenim Sinn desEin-

fommenſteuergeſeßesunddesVermögenſteuergeſeßes
wie Perſonenbehandelt,die ihren gewöhn-
lichenAufenthaltan demOrt haben,an demſich
die inländiſcheöffentliheKaſſebefindet,die die
DienſtbezügedesAuslandsbeamtenzu zahlenhat.
Das gleichegilt für dieEhefraueinesAuslands-
beamten,ſofernſienihtvondemEhemanndauernd
getrenntlebt,undfür minderjährigeKindereines
Auslandsbeamten,diezuſeinemHaus8haltgehören.
Als Auslandsbeamteim Sinn der Steuergeſeßze
gelten:unmittelbareundmittelbareBeamtedes
DeutſchenReichs,AngehörigederDeutſchenWehr-
machtundBeamtederDeutſchenNeich8bahn-Geſell-
f<haftundderReichsbank,dieihrenDienſtortim
Auslandhaben.Wahlfonſulngeltennichtals Be-
amteimSinn dieſerVorſchrift,
(3)Die JnhaberunddieleitendenAngeſtellten

(insbeſondereVorſtandsmitgliederundProkuriſten)
einesinländiſhenUnternehmens(einesUnterneh-
mens,dasſeineGeſchäftsleitungoderſeinenSi im
Inland hat)werden,au<hwennſie ſi<hniht im
Inland aufhalten,im Sinn derSteuergeſeße(mit
AusnahmedesErbſchaftſteuergeſeßesunddesNReich8-
fluhtſteuexrgeſeßes)wie Perſonen behandelt,die
ihrengewöhnlichenAufenthaltandemOrt haben,
an demſih die Geſchäftsleitungoderder Siß
desinländiſchenUnternehmensbefindet.Dasgleiche
gilt für MitgliederdesAufſichtsratsoderVer-
waltungsratseines inländiſ<henUnternehmens,
wennſie fi<han der Geſchäftsführungdes in-
ländiſhenUnternehmensweſentlibeteiligen,zum
Beiſpieldadurch,daßſieGeſchäfteeinesVorſtands-
mitglieds(ſeiesau<nurvertretung8weiſeodervor-
übergehendodereinmalig)führen.Unbeſchränkte
Steuerpflichttritt beidenSteuernvomEinkommen
jeweilsfürdasKalenderjahr,beiderVermögenſteuer
jeweilsfür das RNechnungsjahrein, in welhemdie
Eigenſchaftals InhaberoderleitenderAngeſtellter
(Saß1)beſtandenhatoderdieimSaß2bezeichnete
Tätigkeit(ſeiesauhnurvertretungsweiſeodervor-
übergehendodereinmalig)ausgeübtwordeniſt.

Unterabſchnitt 8: Geſ<häftsleitung.
Sig. Betriebſtätte

g15
(1)GeſchäftsleitungimSinnderSteuergeſebeiſt

derMittelpunktdergeſhäftli<henOberleitung.
(2)Hat eineKörperſchaftoderPerſonenvereini-

gung,dienahbürgerlichemRechtſelbſtändigiſt,die
ſichaberwirtſhaftli<hals ein in derGliederung
einesUnternehmensgeſondertgeführterBetriebdar-

ſtellt,wederihreCeſchäfteletungno ihrenSiß im
Tnland,ſowird ſie im Sinn derSteuergeſetzeſv
behandelt,alsbefändefi< ihreGeſchäftsleitungan
demOrt, andem
1. diebeherrſchendenatürlihePerſon:

ihrenWohnſißoder,wenneinWohnſiß
im Inland fehlt, ihren gewöhnlichen
Aufenthalt, :

2. die beherrſchendeKörperſchaft,Perſonenver-
einigungoderVermögensmaſſe:

ihreGeſchäftsleitungoder,wenneineGe-
o eleilungimInlandfehlt,ihrenSig
at.

(3s)Den Siß im Sinn derSteuergeſetzehat eine
Körperſchaft,PerſonenvereinigungoderVermögens-
maſſeandemOrt, derdur Geſellſchaftsvertrag,
Vereinsſaßung,Stiftungsgeſchäftoderdergleichen
beſtimmtiſt. FehltesaneinerſolhenBeſtimmung,
fogilt alsSiß derOrt, andemſi dieGeſchäfts-
leitungbefindetoderdieVerwaltunggeführtwird,

8 16
(9)Betriebſtätteim Sinn derSteuergeſetzeiſ

jedefeſteörtlicheAnlageoderEinrichtung,dieder
ubdung desBetriebseinesſtehendenGewerbes
ient,
(2) Als Betriebſtättengelten:.
1. dieStätte,anderſi< dieGeſchäftsleitung
befindet;

2. Jweigniederlaſſungen,Fabrikationſtätten,
Warenlager,Ein- undVerkaufſtellen,Lan-
dungsbrüen(AnlegeſtellenvonSchiffahrts-
geſellſchaften),KontoreundſonſtigeGeſchäfts-
einrihtungen,diedemUnternehmer(Mit-
unternehmer)oderſeinemſtändigenVertre-
ter (zumBeiſpieleinemProkuriſten)zur
AusübungdesGewerbesdienen;

3. Bauausführungen,derenDauer zwölfMo-
nateüberſtiegenhatodervorausſihtli<hüber-
ſteigenwird.

(3)Ein EiſenbahnunternehmenhateineBetrieb-
ſtättenurin denGemeinden,in denenfih derSiß
derVerwaltung,eineStationodereinefür ſi
beſtehendeBetrieb-oderWerkſtätteodereineſonſtige
gewerblicheAnlagebefindet,einBergbauunterneh-
mennur in denGemeinden,in denenſi< ober-
irdiſcheAnlagenbefinden,in welcheneinegewerb-
licheTätigkeitentfaltetwird.
(4)Ein Unternehmen,dasderVerſorgungmit

Gas, Waſſer, Elektrizitätoder Wärmedient,
hat feineBetriebſtättein denGemeinden,durch
die nur eineZuleitunggeführt,in denenaber
Gas,Waſſer,ElektrizitätoderWärmenichtabge-
gebenwird.

Unterabſchnitt 9: Gemeinnükßige,
mildtätige und kir<hli<heQwed>e

g 17
(1) GemeinnüßigſindſolheZwecke,dur deren

Erfüllungaus\ſcließli<hundunmittelbardieAllge-
meinheitgefördertwird.



(2)EineFörderungderAllgemeinheitiſtnuran-
zunehmen,wenndieTätigkeitdemgemeinenBeſten,
dasheißtdemWohl derDeutſchenVolksgemein-
ſhaftaufmateriellem,geiſtigemoderſittlichemGe-
biet,nußt. Ob diesderFall iſt, beantwortetſich
nachdenAnſchauungenderVolksgeſamtheit.
(3)UnterdenVorausf\ebungendesAbſatzes2 ſind

alsFörderungderAllgemeinheitanzuerkennenins-
beſondere:

pflege,der JugendpflegeundJugendfürſorge
ſowiederkörperlichenErtüchtigungdesVolts
dur Leibe8übungen(Turnen,Spiel,Sport);

2. dieFörderungderWiſſenſchaft,KunſtundRe-
ligion,derErziehung,Volks-undBerufsbil-
dung,derDenkmalpflege,Heimatpflege,Hei-
matkundeund des DeutſchenVolkstumsim
Ausland.Hierunterfällt auhdieFörderung
derjenigenTheater,dieimöffentlichenIntereſſe
voneinerKörperſchaftdesöffentlichenNechts
geführtoderunterhaltenwerden.

(4)Ein Perſonenkreisiſ niht alsAllgemeinheit
anzuerkennen,wennerdur<einengeresBand,wie
ZugehörigkeitzueinerFamilie,zueinemFamilien-
verbandoderzueinemVereinmitgeſchloſſenerMit-
gliederzahl,dur<Anſtellungan einerbeſtimmten
Anſtaltunddergleichenfeſtabgeſchloſſeniſ oder
wenninfolgeſeinerAbgrenzungnachörtlichenoder
beruflihenMerkmalen,na<hStandoderReligions-
bekenntnisodernahmehrerendieſerMerkmaledie
Jahl derin BetrachtkommendenPerſonendauernd
nurfleinſeinkann.
(5)Gemeinnükigfeitliegtniht vor, wenneine

Tätigkeitnur denBelangenbeſtimmterYerſonen
odereinesengerenKreiſesvonPerſonendientoder
in erſterLinieeigenwirtſchaftliheZwecke(zumBei-
ſpielgewerblicheQweckeoderſonſtigeErwerbszwece)
verfolgt.
(6)Der Umſtand,daßdieErträgeeinesUnter-

nehmenseinerKörperſchaftdesöffentlichenRechts
(zumBeiſpieldemReich,einerGemeindeodereinem
Gemeindeverband)zufließen,bedeutetfür ſi allein
nochkeineunmittelbareFörderungderAllgemeinheit.

818
(1)MildtätigſindſolcheQweke,dieaus\{ließli<

undunmittelbardaraufgerichtetſind,bedürftige,im
VolksgenoſſenimAuslandzuunterſtüßen.
(2)Bedürftigſind ſolhePerſonen,die infolge

ihrexkörperlichenodergeiſtigenBeſchaffenheitoder
ihrerwirtſchaftlichenLagederHilfebedürfen.
(3)MildtätigenZweckendieneninsbeſondereBe-

triebeundVerwaltungen,die ausſhließli<zur
perſönlichenundwixtſ<aftli<henHilfeleiſtungfür
bedürftigePerſonenbeſtimmtſind.

g19
(1) Kirchlichfind ſolcheZwecke,dur<hderenEr-

füllungeinechriſtlicheNeligionsgeſellſcha\tdesöffent-
lichenNechtsaus\<ließli<undunmittelbargefördert
wird.
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(2)Qu dieſenQwe>kengehöreninsbeſonderedie

Errichtung,Ausſ{hmü>ungundUnterhaltungvon
GotteshäuſernundtirhlichenGemeindehäuſern,die
AbhaltungdesGottesdienſtes,dieAusbildungvon
Geiſtlichen,dieErteilungvonReligionsunterricht,
dieBeerdigungunddiePflegedesAndenkensder
Toten,fernerdieVerwaltungdesKirchenvermögens,
dieBeſoldungderGeiſtlichen,Kirchenbeamtenund
Kirchendiener,dieAlters-undJnvalidenverſorgung
für dieſePerſonenund die Verſorgung1hrer
WitwenundWaiſen.
Unterabſchnitt 10: Steuerzinſen

8 20
(1) Das ReicherhebtbeiReichsſteuernweder

VerzugzinſennohAufſchubzinſen.
(2) Bei Einkommenſteuer,Körperſchaftſteuer,

VermögenſteuerundUmſaßſteuererentdasReich
auh keineStundungzinſen.Bei anderenSteuern
werden,ſofernniht dasFinanzamtim einzelnen
Fall zinsloſeStundungbewilligt,Stundungzinſen
erhoben.Ihre HöhebeſtimmtdasFinanzamtuntex
Sea BUDSderjeweiligenLagedeseinzelnen
alls,
(3) Das ReichzahltkeineSteuerzinſen(wederbei

ErſtattungoderVergütungnochbeiHinterlegung
barenGeldes),

AbſchnittIT: ÄnderungderReichsabgabenorduung
8 21

Die Reich8abgabenordnungwird wie folgt ge-
ändert:
1, Die folgendenVorſchriftenwerdengeſtrichen:

8 9 bis 11,
8 26 Abſayß2,
$28,88 80 und81,
$ 98,8 99Abſäze1, 2,4 und5,
8 115Abſätze1 bis 3,
8 126,
8 142,
8 155,È221,L 225Abſat2.

2. Im $2 Abſay2 erhältdieZiffer1 folgende
Faſſung:
1. dieReich8abgabenordnungunddasSteuer-

anpaſſung8geſeß,.
3. Der $12erhältfolgendeFaſſung:

aS12
Der ReichsminiſterderFinanzenkannzur

Durchführungund zur Ergänzungder vom
ReicherlaſſenenSteuergeſetze,insbeſondereauh

“ zurÜberleitungderGeſeßgebungundderBe-
hördenorganiſation,Rechtsverordnungenund
Verwaltungsvorſchriftenerlaſſen.Ex kannins-
beſonderedenUmfangderBefreiungen,Steuer-
ermäßigungenundSteuervergütungennäher
beſtimmen.“



930
4. Im $24 Abſaß1 werdendieWorte„nah

AnhörungderoberſtenLandesfinanzbehörden“
geſtrichen.

(2) SoweitbeiVerkehrſteuern,dievondem
Finanzamtverwaltetwerden,andereBehörden
oderBeamteoderNotaremitwirken,kanndas
FinanzamtihreTätigkeitnachprüfen.“

tretendiefolgendenneuen$$30bis38:
1830

(1) Bei jedemFinanzamt,dasSteuernvom
Einkommen,vomErtrag,vomVermögenoder
vomUmſaßverwaltet,beſtehteinBeirat.
(2)Diesgilt niht für Finanzämter,denen

esobliegt,dieUmſaßſteueraufdieEinfuhrvon
Gegenſtändenin dasJnland (Ausgleichſteuer)
zuverwalten.

8 31
DerBeiratberätdasFinanzamt:
1, beidergeſondertenFeſtſtellungderBe-
ſteuerungsgrundlagenin denFällender88214,215und220Ziffer2;

2. beiderFeſtſeßungder Steuernvom
Einkommen,vomErtrag,vomVer-
mögenundvomUmſatz.Au8genommen
ſinddieErbſchaftſteuerunddiejenigen
SteuernvomEinkommen,die(wiezum
Beiſpieldie Lohnſteuer)regelmäßig
durchSteuerabzugerhobenwerden.

g32
(1)UnterdenVorausſeßungendes$31ſoll

dasFinanzamteinMitgliedodermehrereMit-
gliederdesBeiratshören:
1, in AngelegenheitenvonallgemeinerBe-
deutung(zumBeiſpielbeiderFeſtſeßung
vonDurchſchnittſäßen);

2. inwichtigenEinzelfällen,zumBeiſpiel:
a) beiMuſterfällen;
b) wenndasFinanzamtin beſonderen

FällenAufſchlußwünſchtüberdie
ſozialeLageeinesSteuerpflichtigen,
überbeſondereörtliheVerhältniſſe
oderüberUmſtände,die für eine
SchäßungvonBedeutungſind.

(2)Vor derEntſcheidungübereinenEin-
ſpruch,derſi gegeneinederim$31bezeich-
netenSteuerfeſtſtellungenund Steuerfeſtſeßun-
genrichtet,hatdasFinanzamteinMitglied
odermehrereMitgliederdesBeiratszuhören,

8 33
In Einzelfällen($32 Abſahß1 Jiffer 2 und

$32Abſazz2) iſt eineAnhörungdesBeirats
niht erforderlich:
1, ſoweites ſi<hum reineRechtsfragen
handelt;

2. wennbereitsin einerfrüherenLagedes
Verfahrensein Mitgliedodermehrere
MitgliederdesBeiratsüberdenFall ge-
hörtwordenſind;

3. wennbereitsin einemanderen,entſpre-
hend liegendenEinzelfall (in einem
Muſterfall)ein Mitgliedodermehrere
MitgliederdesBeiratsgehörtworden
ſindunddasFinanzamtentſchloſſeniſt,an
derEntſcheidungfeſtzuhalten,diein dem
Muſterfallgetroffenwordeniſt.

8g34
(1)DemBeiratgehörenalsMitgliederan:
1, kraftihresAmts:

dieVorſteher(Leiter)derjenigenGe-
meinden(in Berlin: dieLeiterder-
jenigenGemeindebezirke),die ganz
oderzumTeil imBezirkdesFinanz-
amisbelegenſind;

2. kraftBerufungdur denVorſteherdes
Finanzamts:
eineAnzahlMänner,diedenErfor-
derniſſendesAbſagzes2 genügen.

(2)DieMitgliederkraftBerufung(Abſayß1
Ziffer2) müſſenwenigſtensfünfundzwanzig
Jahre alt, ariſher Abſtammung,Deutſche
Staatsbürgerundim Beſizderbürgerlichen
Ehrenrechteſein. Sie müſſenim Bezirkdes
Finanzamts(wenneineGemeindezulen Be-
zirkenmehrererFinanzämtergehört:in der
Gemeinde)wohnen,mitdenörtlichenVerhält-
niſſenvertrautundin wirtſchaftlichenFragen
erfahrenſein.
(3)Bei derBerufungin denBeirathatder

VorſteherdesFinanzamtsdieVorſchlägeder
Wirtſchaftszweigeund (ſoweit für einzelne
Wirtſchaftszweigedur<hNeichsgeſeßeineſtän-
diſcheGliederungdurchgeführtiſt) derBeruf-
ſtändezuberücſihtigen,undzwarentſprechend
derwirtſchaftlichenBedeutung,diedieeinzelnen
Wirtſchaftszweigeund Berufſtändein dem
Finanzamtsbezirkhaben.Der Vorſteherdes
FinanzamtsfannaußerdenPerſonen,dieer
aufGrundvonVorſchlägenderWirtſchafts-
zweigeundBerufſtändein denBeiratberuft,
auchanderegeeignete(denErforderniſſendes
Abſatzes2 entſprechende)Männerin denBei-
rat berufen. '

835
(1)Die MitgliederkraftAmts ($34Abſah1

Siffer1) gehörendemBeiratfür dieDauer
ihresHauptamtsan. Sie könnenſichimBei-
ratvertretenlaſſen.
(2)Die MitgliederkraftBerufung($34

Abſaß1 Kiffer2) könnenſi<him Beiratnicht
vertretenlaſſen. Der VorſteherdesFinanz-
amtsfanndieBerufungunterAngabedes
Grundeszurünehmen.



8 36
(1)WelcheMitgliederdesBeiratsjeweils

heranzuziehenſind,beſtimmtderVorſteherdes
Finanzamtsje na< den zu behandelnden
Gragen.
(2)DieMitgliederdesBeiratswerdenvon

demVorſteherdesFinanzamtsſ{riftli<oder
mündlihzurTagungeinberufen.
(3)DenOrt derTagungbeſtimmtderVor-

ſteherdesFinanzamts.
(4)Er leitetdieTagung,foferner nict

einenanderenBeamtendesFinanzamtsmit
derLeitungbeauftragt.
(5)Er beſtimmt,welheBeamteundAnge-

ſtelltedesFinanzamtsundfeinerHilfſteïlenan
derTagungteilnehmen.
(6)DerNeichsminiſterderFinanzenunddas

Landes8finanzamtkönnenBeamteentſenden,die
anderTagungdesBeiratsteilnehmen.
(7)EineAbſtimmungfindetnichtſtatt.

$37
(1)Die MitgliederdesBeiratsunddie

Stellvertreter($35Abſaß1Sat 2)ſindAmts-
träger.
(2)DasAmtalsMitglieddesBeiratsiſtein

Ehrenamt.JedochkanneineangemeſſeneEnt-
ſchädigunggewährtwerden.

$38
(1)Die MitgliederdesBeirats und die

Stellvertreter($35Abſaß1Saß2)habenbei
Eintritt in ihreTätigkeitdemVorſteherds
Finanzamtsdur<HandſchlaganEidesStatt
folgendeszugeloben:

Ich werdemeinAmt unparteiiſ<hund
nachbeſtemWiſſenundGewiſſenau®-
üben,nur demWohl derVolf8gemein-
ſchaftdienen,feineSonderinterefſenver-
folgenunddasSteuergeheimniswahren.

(2)ÜberdieeidesſtattlicheVerpflichtungiſt
eineNiederſchriftaufzunehmen.“

. Im $44
a) werdenim Abſaß1 dieWorte„im Be-

nehmenmit den beteiligtenLändern“
geſtrichen;

b) erhältderAbſahß2 diefolgendeFaſſung:
(2) Die Site unddieBezirkeder

LandesfinanzämterbeſtimmtderNeichs-
miniſterderFinanzen.“

. Im $67Abſatz1
a) werdendieBeſtimmungenderZiffern2

und3 erſeßtdur<folgendeBeſtimmung:
2. weſſenAngehörigerbeteiligtift,

b)erhaltendie Ziffern4 bis 6 dieBezeich-
nungDiffern3 bis5.

folgendenneuen$$73und73a:
1873

(1)SoweitnichtdieVorſchriftender$872
und74 Plat greifen,beſtimmtſi< für die
Beſteuerungnah demEinkommen,demEr-
träg,demVermögenunddemUmſatzdieört-
licheZuſtändigkeitnah denVorſchriftender
acoſâge2 bis4 undnahdenVorſchriftendes
$73a.
(2)Für dieBeſteuerungnahdenVorſchrif-

tenüberdie Grundſteuer(einſ<ließli<der
Zerlegungder Beſteuerungsgrundlagen)iſt
zuſtändig:
1. regelmäßig:

dasBelegenheitsfinanzamt;
2. wenneinederGrundſteuerunterliegende
wirtſchaftlicheEinheit (Untereinheit)ſich
aufdieBezirkemehrererFinanzämterer-
ſtre>t:
das Belegenheitsfinanzamt,ſoweites
ſichumdieZerlegungderBeſteuerungs-
grundlagenhandelt;im übrigenfür
jedenTeil der wirtſchaſtlihenEin-
heit (Untereinheit)dasjenigeFinanz-
amt,in deſſenBezirkderTeilbelegeniſt,

(5) Für die Beſteuerungna<hdenVor-
\<riftenüberdieGewerbeſteueriſt, ſoweites
ſichumdieFeſtſetzungunddieZerlegungder
Steuermeßbeträgehandelt,dasBetriebsfinanz-
amt,im übrigenfür jedeBetriebſtättedas
Finanzamtzuſtändig,in deſſenBezirkſichdie
Betriebſtättebefindet.
(4)Für dieBeſteuerungna<hdemUmſatz,

ſoweites fih um Lieferungenoderſonſtige
Leiſtungenoderum Eigenverbrau<handelt,
iſt dasFinanzamtzuſtändig,vondeſſenBezirk
aus der Unternehmerſein Unternehmen
betreibt.GeſchiehtviesvomAuslandaus,
ſo iſt dasFinanzamtzuſtändig,in deſſenBe-
zirk derUnternehmerſeinUniernehmenim
Inland betreibt,und,wenndiesin denBe-
zirfenmehrererFinanzämtergeſchieht,das
Finanzamt,in deſſenBezirkderUnternehmer
ſein Unternehmenim Junlandvorwiegend
betreibt.Für Ärzte,Ne<htsanwälteundandere
Perſonenin freienBerufenbeſtimmtfih die
Suſtändigkeitnah denVorſchriftendes$73a
Abſätze2 bis5, HateinUnternehmermehrere
Betriebe,ſo iſt dasFinanzamtzuſtändig,in
deſſenBezirkſichdieGeſchäftsleitungdesUnter-
nehmensbefindet.

873a
(1)Für dieBeſteuerungnah demEinkom-

menund demVermögen(aus\{ließli<der
Beſteuerungna<hdenVorſchriftenüberdie
Nealſteuern,jedo<einſ<ließli<derZerlegung
von Einkommenſteuerbeträgenund Körper-
ſchaftſteuerbeträgen)ſowiefür die im $201
bezeihnetenMaßnahmender Steueraufſicht



beſtimmtſi, ſoweitniht dieVorſchriftendex
LS72 und74Plat greifen,dieörtlicheZu-
ſtändigkeit:
1, beinatürlihenPerſonen:

us denVorſchriflender Abſäge2
is 5;

2. beiKörperſchaften,Perſonenvereinigungen
undVermögensmaſſen:
nachdenVorſchriftendesAbſaßes6.

(2)BeinatürlichenPerſoneniſtdasFinanz-
amtzuſtändig,in deſſenBezirkdecSteuer-
pflichtigeſeinenWohnſißhat(Wohnſißfinanz-
amt).
(3)BeimehrfachemWohnſißim Inland iſt

maßgebend:
1. regelmäßig:

derOrt,andemſichderSteuerpflichtige
vorwiegendaufhält;

2, beieinemAmisträger,demeinöffentliches
Amtdauerndverlieheniſt:
derWohnſit,dermit demDienſtort
zuſammenfällt.DienſtortimSinnder
SteuergeſetzeiſtderOrt,derdemAmts-
trägerzurAus8übungſeinesAmtszu-
gewieſeniſt.

(4) WenneinSteuerpflichtigerim Jnland
keinenWohnſitzhat,ſo iſt dasFinanzamtzu-
ſtändig,in deſſenBezirkderSteuerpflichtige
ſeinengewöhnlichenAufenthalthat. Hat ein
SteuerpflichtigerſeinengewöhnlichenAufent-
haltzwarim Inland, abexniht im Bezirk
einesbeſtimmtenFinanzamts,ſoiſtdasFinanz-
amtzuſtändig,daszuerſtmitderBeſteuerung
(BeſteuerungnachdemEinkommenoderVer-
mögen)desSteuerpflichtigenbefaßtwird.
(5)WenneinSteuerpflichtigerim Inland

wedereinenWohnſißnoh ſeinengewöhnlichen
Aufenthalthat,ſo1istdasFinanzamtzuſtändig,
in deſſenBezirkſih VermögendesSteuer-
vflichtigenbefindetund,wenndiesfürmehrere
Finanzämterzutrifft,in deſſenBezirkfichder
wertvollſteTeil desVermögensbefindet.Hat
derSteuerpflichtigekeinVermögenimTnland,
ſo iſt dasFinanzamtzuſtändig,in deſſenBe-
zirkdie gewerblicheoderberufliheTätigkeit
1mJnlandvorwiegendausgeübtoderverwertet
wirdoderwordenift.
(6)Bei Körperſchaften,Perſonenvereinigun-

genundVermögensmaſſeniſt dasFinanzamt
zuſtändig,in deſſenBezirkſi<hdieGeſchäfts-
leitungbefindet(Finanzamtder Geſchäfts-
leitung)odexvondeſſenBezirkausdieBerufs-
tätigkeitimTnlandvorwiegendausgeübtwird.
Iſt dieGeſchäftsleitungniht imInland,ſo iſt
dasFinanzamtzuſtändig,in deſſenBezirkſich
VermögendesSteuerpſlichtigenbefindetund,
wenndiesfürmehrereFinanzämterzutrifft,in
deſſenBezirkſi derwertvollſteTeil desVer-
mögensbefindet.WennderSteuerpflichtigeim
Inland wederdie Geſchäftsleitungno< Ver-
mögenhat,ſo iſ dasFinanzamtzuſtändig,in
deſſenBezirkderSteuerpflichtigeſeinenSißz
hat.“

durchdieWorte„au<wenn“.
Der $116erhältfolgendeFaſſung:

18 116
(1)Wird ein Unternehmenoderein in der

GliederungeinesUnternehmensgeſondertge-
führterBetriebimganzenübereignet,ſohaftet
E ErwerbernebendemfrüherenUnternehmer
ür
1. Steuern,beidenendieSteuerpflichtſich
aufdenBetriebdesUnternehmensgrün-
det,vorausgeſeßt,daßdieSteuernaufdie
Zeit ſeit demBeginndeslezten,vor
der ÜbereignungliegendenSteuerab-
\<nittsoderKalenderjahrsentfallen;

2. Steuerabzugsbeträge,dieſeitdemBeginn
deslebten,vorderÜbereignungliegenden
Kalenderjahrsan dasFinanzamtabzu-
führenwaren.

(2)Wird einderGrundſteuerunterliegen-
derSteuergegenſtandganzoderzueinemTeil
eineranderenPerſonübereignet,ſohaftetder
ErwerbernebendemfrüherenEigentümerfür
dieaufdenSteuergegenſtand(TeildesSteuer-
gegenſtands)entfallendeGrundſteuer,diefür
dieZeit ſeitdemBeginndesletztenvor der
ÜbereignungliegendenRehnungsjahrszuent-
richteniſt. Die dinglicheHaftungdesSteuer-
gegenſtandsbleibtunberührt.DieSäße1und2
geltenentſprechendbeigrundſtück8gleichenBe-
rehtigungenundbeiGebäuden,die in Aus-
übungeinesMiet-, Pacht-odexſonſtigen
Nechtsverhältniſſesauf fremdemGrundund
Bodenerrichtetwordenſind,au<wennſie
weſentlicherBeſtandteilgewordenſind.
(3) Für Erwerbeaus einerKonkursmaſſe

geltendieAbſäze1und2 niht. DerAbſaß2
gilt auhnichtfür ErwerbeimVollſtre>ungs-
verfahren.“
Im $ 127 Abſag 1 Sah 2 und im $ 129
Saß1 werdendieWorte„undVerzinſung“,
im $129Say2 dieWorte„undohneVer-
zinſung“geſtrichen.
Im $145
a) wird im Abſaß1 der Klammerzuſaß
a(S99)“geſtrichen;

b) werdendiefolgendenAbſätze3und4hin-
zugefügt:
(3) Die Verjährungder Erbſchaft-

ſteuerbeginnt:
1. beieinerSchenkung:

niht vor demTod desSchenkers,
2. bei einer Qweckzuwendungunter

Lebenden:
niht vorErfüllungderVerpflich-
tung.

(4)Die Verjährungder Wechſelſteuer
beginntmit demAblaufdesJahrs, in
demderWechſelfälliggewordeniſt.“

-



folgendenneuen$$ 165bis 165d:
us 165

(1) Eine Perſonenſtands-undBetriebsauf-
nahmefindetin derRegeljährlichſtatt.
(2)Die Art unddenUmfangderErhebun-

genbeſtimmtderReichsminiſterderFinanzen
dur<Verwaltungs8anordnung.Er kanninsbe-
ſondereAus8nahmenvonAba 1 dur<Ver-
waltung8anordnungzulaſſen.Er kannauchdie
Landesfinanzämterermächtigen,derartigeAus-
Ln dur<Verwaltungs8anordnungzuzu-
aſſen.
(3)DiePerſonenſtands8aufnahmeerſtre>tſich

niht auf diejenigenAngehörigenderWehr-
macht,derSchußpolizeiunddesArbeitsdienſtes,
die in Mannſchaftsräumenmilitäriſcheroder
polizeiliherDienſtgebäudeoder auf Kriegs-
fahrzeugenoderin Arbeitsdienſtlagernunter-
gebrachtſindundkeineandereWohnunghaben.

$165a
(1)Die Perſonenſtands-undBetrieb8auf-

nahmeliegtdenGemeindebehördenob. Sie
werdendabeials HilfſtellenderFinanzämter
tätigundhabendaherdiegleichenBefugniſſe
wiedieFinanzämter,insbeſonderedasRecht
zurAnwendungvonJZwangsmitteln.Die Ge-
meindenerhaltenvomReicheineEntſchädigung.
(2)Die Gemeindebehördenſind berechtigt,

mitderPerſonenſtands-undBetrieb8aufnahme
beſondereErhebungenzu verbinden,die ge-
meindlihenJweckendienen.Für ſol<heEr-
hebungengeltendieSäge2 und3 desAb-
ſages1 nicht.

$165b
(1)Die Grundſtüsbeſißzerhabenbei der

Durchführungder Verſonenſtands-undBe-
trieb8aufnahmeHilfe zu leiſten. Sie haben
insbeſonderediePerſonenanzugeben,dieauf
demGrundſtü>keineWohnungodereineBe-
triebſtätte,LagerräumeoderſonſtigeGeſchäfts-
räumehaben.
(9)Die Haushalt8vorſtändehabenüberdie

Perſonen,die zu ihren Haus8haltengehören
(einſhließli<hderUntermieterundderSchlaf-
ſtellenmieter),diejenigenAngabenzumachen,
die für Qwe>kederPerſonenſtands-undBe-
trieb8aufnahmeundetwaigerſonſtigerErhe-
bungen($165a Abſatz2) verlangtwerden
(in8beſondereAngabenüberGeburtstag,Ge-
burt8ort,Religion und Beruf). Die Unter-
mieterundSchlafſtellenmieterſindverpflichtet,
denHaus8haltsvorſtändendieerforderlichenAn-
gabenzumachen.
(3) Die Jnhaber von Betriebſtättenund

LagerräumenhabenüberdenBetrieb,derin
denBetriebſtättenoderLagerräumenausgeübt
wird,diejenigenAngabenzumachen,diefür
QweckederPerſonenſtands-undBetriebsauf-

933
nahmeund etwaigerſonſtigerErhebungen
($165a Abſay2) verlangtwerden(insbeſon-
dereAngabenüberArt undGrößedesBe-
triebsundüberdieBetriebsinhaber).

$ 165c
(1)Wer nah denBeſtimmungen,diedas

polizeiliheMeldeweſenregeln,zu einerPer-
ſonalmeldung(einerMeldungüberJQuzug,Um-
zugoderWegzug)verpflichtetiſt,hatdieMelde-
pflichtau<im IntereſſederBeſteuerungzu
erfüllen. .

(2)Die VorausſeßungenundderUmfang
dieſerMeldepflichtunddieForm derMeldun-
genwerdendur<eineVerordnunggeregelt,
diederReichsminiſterdesInnernimEinver-
nehmenmitdemReichsminiſterderFinanzen
erläßt.Bis zumInkrafttreteneinerſolchen
Verordnungbewendetesbeiderbisherigen(lan-
deêrechtlichen)Regelung.

$165d
(1)Steuerpflichtige,dienihtnatürlicheVer-

ſonenſind,habendemzuſtändigenFinanzamt
($73aAbſaz6) diejenigenEreigniſſezumel-
den,diehinſihtli<heinerSteuervomEinkom-
men,vomErtrag,vomVermögenodervom
UmſaydieperſönlicheSteuerpflichtbegründen,
ändernoderbeendigen.
(2)Wereinenlandwirtſchaftlichen,forſtwirt-

ſchaftlichenodergewerblichenBetriebodereine
Betriebſtätteeröffnetodereineſonſtigeſelb-
ſtändigeErwerbstätigkeitbeginnt,hatdiesdem
Finanzamtzumelden,in deſſenBezirkderBe-
trieberöffnetoderdieErwerbstätigkeitbegon-
nenwird.
(8s)Die Meldungen(Abſätße1 und2) find

binnenzweiWochen(ſeitdemmeldepflichtigen
Ereignis)zuerſtatten.
(4)Das Finanzamt,demeineMeldunger-

ftattetwordeniſt, teiltdenTnhaltderMeldung
anderenFinanzämterninſoweitmit, als die
Meldungfür andereFinanzämtervonBedeu-
tungiſt.“
Tm $167 tretenan dieStelledeszweiten
SagesdiefolgendenAbſätze2bis4:
(2) Soweit in denSteuergeſeßenni<ts

anderesbeſtimmtiffst,iſ zur Abgabeeiner
Steuererklärungjederverpflichtet,der dazu
vomFinanzamtaufgefordertwird. Die Auf-
forderungfann dur< öffentliheBekannt-
machungerfolgen.
(3)Die Steuererklärungenfür dieEinkom-

menſteuer,KörperſchaftſteuerundUmſaßſteuer
ſind,ſofernniht derReich8miniſterderFinan-
zen etwas anderesbeſtimmt,ſpäteſtensam
15.Februarabzugeben.Das Finanzamtkann
verlangen,daß ein Steuerpflichtiger,deſſen

248



WirtſchaftsjahrnihtmitdemKalenderjahrzu-
ſammenfällt,die Steuererklärungſpäteſtens
zweiMonatenah AbſchlußdesWirtſchafts-
jahrsabgibt.
(4) Das Finanzamt kann die Steuer-

erklärungsfriſtin einzelnenFällenverlängern,
Es fann bei laufendveranlagtenSteuern
Steuerpflichtigen,dieeineumfangreicheBuch-
führunghaben,Friſtverlängerungau< mit
Wirkungfür dieſpäterenJahre bewilligen.
Die Bewilligungiſ für die ſpäterenJahre
jederzeitwiderruflih.Bei der Einkommen-
ſteuer,GewerbeſteuerdexnatürlichenPerfonen,
Vermögenſteuerund Umſaßſteuerdarf die
Friſt nichtüberden30.Juni hinausverlängert
werden.“
Dex$176erhältfolgendeFaſſung:

S 176
Tn denFällendes$175kannderBefragte

die Ausfkunftauf Fragenverweigern,deren
Beantwortungihm ſelb| odereinemAnge-
hôrigendieGefahreinerStrafverfolgungzu-
ziehenwürde.“
Hinter dem $ 189 werdendie folgenden
88189a bi8189ceingefügt:

18189a
(1)Die Behörden(insbeſonderedieGrund-

buchämterundRegiſterbehörden),dieBeamten
unddieNotarehabenRecht8vorgänge,dievon
ihnenbeurfundetwordenſind,demFinanzamt
inſoweit anzuzeigen,als dieReht8vorgänge
derGrunderwerbſteuerodereinerKapitalver-
kehrſteuerunterliegen.Die näherenBeſtim-
mungen(insbeſondereau<darüber,in welchen
FállenbeglaubigteAbſchriftenzu überſenden
ſind)trifftderNeich8miniſterderFinanzen.
(9)DieAnzeigenſindzurichten:
1. ſoweit ſie einenRecht8vorgangbe-

treffen,der dex Grunderwerbſteuer
unterliegt:
an das für die Verwaltungder
GrunderwerbſteuerzuſtändigeFi-
nanzamt,in deſſenBezirkderGrund-
beſiß(derwertvollſteTeildesGrund-
beſißes)belegeniſt;

2. ſoweit ſie einenRecht8vorgangbe-
treffen,der einerKapitalverkehrſteuer
unterliegt:
an dasfürdieVerwaltungderKapi-
talverkehrſteuerzuſtändigeFinanz-
amt.

(8s)Das Finanzamt,demeineAnzeigeer-
ſtattetwordeniſt,teiltdenJnhaltderAnzeige
anderenFinanzämterninſoweitmit, als die
Anzeigefür andereFinanzämtervonBedeu-
tungiſt.

8 189b
(1) Die Behörden,BeamtenundNotare

dürfenUrkunden,dieeinender‘Grunderwerb-
ſteuerunterliegenden,anzeigepflihtigenNechts-

vorgangbetreffen,denBeteiligtenerſtdann
aus8händigenundAusfertigungenoderbeglau-
bigteAbſchriftenſolherUrkundendenBetei-
ligtenerſtdannerteilen,wenndasFinanzamt
denEmpfangderAnzeigebeſtätigthat.
(9) Die Behörden,BeamtenundNotare

dürfenUrkunden,dieeinenderKapitalverkehr-
ſteuerunterliegenden,anzeigepflichtigenRechts-
vorgangbetreffen,denBeteiligtenerſtdann
aushändigenundAusfertigungenoderbeglau-
bigteAbſchriftenſolcherUrkundendenBetei-
ligtenerſt dannerteilen,wennder Nachweis
erbrachtwird,daßdieKapitalverkehrſteuerent-
richtetiſt, oderwenndasFinanzamtſih mit
derAushändigungderUrkundeodermitder
ErteilungderAusfertigungodereinerbeglau-
bigtenAbſchrifteinverſtandenerklärthat.
(3)AnzeigepflihtigeRe<ht8vorgänge($189a

Abſaßz1) dürfenin dasGrundbuch,in das
Handels-oderin dasVereinsregiſterextdann
eingetragenwerden,wenneineBeſcheinigung
deszuſtändigenFinanzamtsvorgelegtwird,
daßderEintragungſteuerlicheBedenkenniht
entgegenſtehen.Das FinanzamthatdieBe-
ſcheinigungzu erteilen,wenndieKapitalver-
kehrſteuernunddieGrunderwerbſteuerentrich-
tetodergeſtundetſind.

$ 189c
Die TrägerderReichsverſiherungnachder

Reichsvexſicherungs8ordnungunddie Träger
derVerſicherungnahdemAngeſtelltenverſiche-
rungs8geſezhabendenFinanzbehördenjede
Hilſe zu leiſten,die zur Dur<führung(ein-
<ließli< der BeaufſihtigungundNachprü-
fung)derLohnſteuerdienlih if. Inſoweit
findendieVorſchriftendes$142derReichs-
verficherung8ordnungunddes$346desAn-
geſtelltenverſiherung8geſezesfeine Anwen-
dung.“
Der$193erhältfolgendeFaſſung:

„8 193
(1) Für ZweckederBeſteuerungkanndas

FinanzamtauchaußerhalbeinesSteuerermitt-
lung8verfahrensNachſchauhaltenbeidenPer-
ſonen,dienah $ 160Abſah2 Aufzeichnungen
zu machenhaben,ſowiebei ſolhenUnterneh-
mernundin ſolchenUnternehmen,dieentweder
einerSteueroderderSteueraufſichtunter-
liegenoderbeidenennah demErmeſſendes
FinanzamtseineSteuerpflihtin Betracht
fommt.Die Nachſchauiſ auh inſoweitzu-
läſſig,alsesſi<hniht umdieVerhältniſſedes
UnternehmersoderdesUnternehmens,beidem
dieNachſchauſtattfindet,ſondernumdieAuf-
klärungder VerhältniſſevonArbeitnehmern
handelt,dieimDienſtdesUnternehmersoder
desUnternehmensſtehenodergeſtandenhaben.
(2)DerNachſchauunterliegenfernerGe-

bäude,befriedeteBeſißtümer,Schiffeundan-
dereFahrzeuge,ſofernVerdachtbeſteht,daßſich
darinSchmuggler,Schmuggelwarenoderver-
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brau<ſteuerpflihtige,aber ni<t verſteuerte
Warenbefinden,Die Beamten,diedieNach-
{hauausüben,findberehtigt,diederNach-
hau unterliegendenSchiffeundanderenFahr-
zeugeanzuhalten.Soll Nachſchauin einem
militäriſhen Dienſtgebäude(zumBeiſpiel in
einerKaſerne)oderaufeinemKriegsfahrzeug
erfolgen,ſohatdieZollbehördediezuſtändige
MitlitärbehördeumdieNachſchauzuerſuchen.
Bei der Nachſchauwirït dieZollbehördemit,
wennſiediesverlangt.Say3giltniht,wenn
dieNachſchauin Räumenvorzunehmeniſt,die
in einemmilitäriſhenDienſtgebäudeaus-
\<ließli<vonZivilperſonenbewohntwerden.
(8)Es dürfenkeineEinrichtungengetroffen

werden,diedieAusübungderAuſſichthindern
odererſchweren,“
Im $202Abſatz2 tretenan dieStelledes
vorleßtenSatzesdiefolgendenbeidenSäze:
„Auf ErſuchendesFinanzamtsiſ dieHaft-

ſtrafezuvollziehen.Zuſtändigfür denVoll-
zugiſtdieBehörde,derderVollzuggerichtlich
erfannterHaftſtrafenobliegt,beiAngehörigen
derWehrmachtdievorgeſeßteMilitärbehörde.“

gefügt:
(2) Perſonen,die im Jnland einenWohn-

ſig habenoder ſi< im Inland auſhalten
(dauerndodervorübergehend),ſinddemFi-
nanzamtauf Verlangenzur Auskunft, zur
VorlegungvonUnterlagenundzu ſonſtigen
Nachweiſungeninſoweit verpflichtet,als die
Austünfte,dieUnterlagenund die ſonſtigen
Nachweiſungenerforderli<hſindzur Prüfung
derFrage,obdiePerſoneneinerSteuerun-
terliegen.DasFinanzamtkannverlangen,daß
dieim Saß 1 bezeihnetenPerſonenzurEr-
örterungderSteuerpflichtaufdemFinanzamt
erſcheinen.“

gefügt:
18205a

(1)WennderSteuerpflichtigebeantragt,daß
SchuldenoderandereLaſten(zumBeiſpiel
NießbrauchlaſtenoderRentenlaſten)bei der
FeſtſtellungdesVermögensoderderderErb-
<aftſteuerunterliegendenBereicherungabge-
ſehtwerden,fokanndasFinanzamtverlangen,
daßderSteuerpflichtigedieGläubigergenau
bezeihnet.
(2)WennderSteuerpflichtigebeantragt,daß

Betrieb8au8gabenoderWerbungskoſtenbeider
FeſtſtellungdesEinkommensabgeſeßtwerden,
ſo fann dasFinanzamtverlangen,daß der
Steuerpflichtigedie Empfängergenaube-
zeichnet,
(3)SoweitderSteuerpflichtigedievomFi-

nanzamtverlangtenAngabennihtmat, wer-
dendiebeantragtenAbſetzungenniht vorge-
nommen.‘

Q

935
Im $210tretenandieStelledesbisherigen
Abſatzes3diefolgendenneuenAbſägze3und4:
(3) Für dieSteuernvomEinkommen,vom

Ertrag,vomVermögenundvomUmſayzwird
der Steuerbeſcheidſ\<riftli< erteilt. Das
gleichegilt für dieGrunderwerbſteuer.
(4)DecktſichdieUmſaßſteuerſchhuldfür den

VeranlagungszeitraummitdenVoranmeldun-
genund feſtgeſeßtenVorauszahlungen,ſo ge-
nügteineMitteilunghierüber.Das gleiche
gilt,wennſichdieGrunderwerbſteuerſhuldmit
Sahlungendet, diegeleiſtetwordenſind,um
eineEintragung(Umſchreibung)imGrundbuch
zuermöglichen.“
Im $213Abſatz2 Sah2 werdendieWorte
¡(\ofernniht dieFeſtſtellungenoffengelegtwer-
den($221)“geſtrichen.
Im $219Abſaß1 Sat 2 werdendieWorte
„Die GeſellſchafterſolherGeſellſchaften,die
ausmehrals drei Geſellſchafternbeſtehen,“
erſeztdur<dasWort „Geſellſchafier“.
Im $220wird .
a) im Abſag1 Ziffer2 folgenderSaß hin-

zugefügt:
¡FernerkannfürAktien,für Kuxeund

ſonſtigeAnteilean Bergwerksgeſellſhaf-
ten,für AnteileanGeſellſchaftenmitbe-
<hränkterHaftungundfür Genußſcheine,
ſoweitfie im JnulandfeinenKurswert
haben,dergemeineWerteinheitli<und
geſondertfeſtgeſtelltwerden.“;

b) derAbſatz2 geſtrichen.

Hinterdem$232wirdfolgender$232aein-
gefügt:

„$232a
Rechtsmittelkönnennichtdaraufgeſtüßtwer-

den,daßindenFällendes$32Abſatzes1das
FinanzamtdenBeirathättehörenſollen.“
Dem $236wird folgenderAbſaß2 hinzu-
gefügt:
(2) Die VorſchriftendesAbſatzes1 gelten

entſprechendin denFällen,in deneneinLandes-
finanzamteineSteuerin einemPauſchbetrag
ſeſtſeßt.Ein Rechtsmitteliſt jedo<hniht ge-
geben,ſoweitdieFeſtſezungdesPauſchbetrags
aufeinerVereinbarungberuht,diederSteuer-
pflichtigemitdemLandesfinanzamtgetroffen
hat,“

folgenderSaß eingefügt:
„Einer Einſpruchentſcheidungbedarfes

nuxinſoweit,alsdasFinanzamtnihtdur
QurücknahmeoderÄnderungdesangefochte-
nenBeſcheidsdemEinſpruchsantragentſpre-
<enwill,
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29,

30.

31,

Im $264Abſaß1 werdenhinterdemWort
„anhängig“eingefügtdieWorte„oderſ{hwebt
ſonſt vor einemGerichtodervor einerVer-
waltungsbehöôrdeeinVerfahren,deſſenAus-
gangvonweſentliherBedeutungfür dieEnt-
ſcheidungüberdieBerufungiſt,“

uS 297
(1)RichtetſichdieRechtsbeſchwerdegegen

eineErmeſſens-Entſcheidung,ſohatderReichs-
finanzhofzuprüfen,obſi dieErmeſſens-Ent-
ſcheidungin denGrenzenhält,diedasGeſeß
demErmeſſenzieht.
(2)JſsttdiesderFall,ſohatderReich8finanz-

hofdieErmeſſens-EntſcheidungaufihreBillig-
keitundQweckmäßigkeithinnurdannnachzu-
prüfen,wennernahAufhebungderangefoch-
tenenEntſcheidungſelbſtentſcheidet($296
Abſaÿ3),
Im $311wird demAbſaÿß3 folgenderSaß
hinzugefügt:
„DieſeErmäßigungtritt niht ein für eine
Rechtſtufe,in derdemRechtsmittelführerbe-
reits eineEntſcheidungna<$252 Abſaÿß2

32.

33.

34.

35,

ſaß2Sag 1bekanntgegebenwordeniſt.“
Im $324
a) werdenim Abſaß2 dieWorte„des$73
Abſ. 5 exſeztdur< die Worte „des
873a;

b) wird folgenderAbſaß3 hinzugefügt:
(3) Hatin dererſtenRechtſtufeeine

Gemeindebehördeoder eineBehörde
einesGemeindeverbands,in einerſpäte-
renRechtſtufeabereineReichsbehörde
entſchieden,ſo werdenRechtsmittel-
gebühren,diefür dasVerfahrenvor
er Reichs8behördezu entrichtenſind,
undAuslagen,die denNechtsmittel-
behördendesReichserwachſenſind,von
demFinanzamterhoben.“

Im $328wirddemAbſatz1 folgenderSaß
hinzugefügt:
„WelcheRechtedieVeräußerunghindern,be-
ſtimmtſih na<bürgerlichemRecht.“
Im $386
a) werdenim Abſaß1 dieWorte„ſofern
niht dieZerlegungsentſcheidungoffenge-
legtwird(Abſatz5)“geſtrichen;

b) wirdderAbſatz5 geſtrichen.
Dem$ 395wird folgenderAbſaß2 hinzu-
gefügt: '
(2) WerausMangelanderSorgfalt,zu

dexernachdenUmſtändenverpflichtetundnah
ſeinenperſönlichenVerhältniſſenfähig war,
dieTat für erláubtgehaltenhat,wirdwegen
Fahrläſſigkeitbeſtraft.“

Dem$ 419 wird folgenderAbſaß3 hinzu-
gefügt:
„(3)Bei Steuerzuwiderhandlungen,diedie

Wechſelſteuerbetreffen,beginntdieVerjährung
mitdemAblaufdesJahrs, indemderWechſel
fälliggewordeniſt.“
Dem$ 430 wird folgenderAbſay5 hinzu-
gefügt:
(5) Soll eineBeſchlagnahmein einemmili-

täriſchenDienſtgebäude(zumBeiſpielin einer
Kaſerne)oderaufeinemKriegsfahrzeugerfol-
gen,ſo hatdieSteuerbehördediezuſtändige
MilitärbehördeumdieBeſchlagnahmezuer-
ſuchen.Bei der Beſchlagnahmewirkt die
Steuerbehördemit, wennſie diesverlangt.
Sah1 gilt niht, wenndieBeſchlagnahmein
Räumenvorzunehmeniſt,dieineinemmilitäri-
hen Dienſtgebäudeausſ<ließli<hvonKZivil-
perſonenbewohntwerden.“
Dem$439 wird folgenderAbſaß3 hinzu-
gefügt:
(8) Soll einSoldatvorläufigfeſtgenom-

menwerden,ſoiſt,wennmöglich,einmilitäri-
ſherVorgeſetzterodereinemilitäriſheWache
umdieFeſtnahmezuerſuchen.“
Im $481 erhält
a) im Abſaß1 Say2 der zweiteHalbſaß

folgendeFaſſung:
„die Befugnisdes Präſidentendes
Landesfinanzamtszur Leitungdesge-
famtenBewertungsgeſchäfisin ſeinem
Bezirkbleibtunberührt.“;

b) derAbſahß2 folgendeFaſſung: '
(0) Der VorſteherderBehörde,der

nah Abſayz1 die Vorbereitungder
Einzelbewertungübertragenwordenift,
gehörttraft ſeinesAmtsundfür die
Dauer ſeinesHauptamtsdembeim
FinanzamtbeſtehendenBeirat an. Er
kannſi< im Beiratvertretenlaſſen.
Eine Entſchädigungwird niht ge-
währt.“

a)Im $13,
im $ 14Abſäzen1 und2,
im $ 15,
im.$ 18Ziffer4 Sah 3,
im $ 26 Abſaz5 Sat 3 und
im $ 342Sag 2
werdendieWorte„mitZuſtimmungdes
Reichsrats“geſtrichen;

b) im $ 16erhältderEingangsſaßfolgende
Faſſung:

Die Reichsregierungkann“;
c) im $ 161Abſatz1 Ziffer2 erhältder
dritteSaß folgendeFaſſung:

„Die näherenBeſtimmungentrifft
derReichsminiſterderFinanzen.“



41. SoweitbisherdieLänder,dieGemeindenund
dieſelbſtändigenGutsbezirke(dieVertreterder
Länder,derGemeindenundderſelbſtändigen
Guts8bezirfke)alsTrägervonHoheitsrehtenzur
EinlegungvonNechtsmittelnberechtigtwaren(Beiſpiele:$233,$239Abſatz1,$259Ab-
ſay2, $260Abſay1, $261Abſay2, $263Abſatz2,$266Qiffer2,$285Qiffer2 der
Neich8abgabenordnung),fällt dieſeBefugnis
weg.

AbſchnittITT:ÄnderungdesVolk8verratgeſetzes,der
ZweitenSteueramneſtieverordnungund der Ver-

ordnungüberdieDeviſenbewirtſchaftung
g22

(1)Für dieAnzeigen,dieaufGrunddesVolks-
verratgeſcßesvom 12.Juni 1933 (NReichs8geſeßbl.T
S. 360)zuerſtattenſind,wirddieAnzeigeſriſt($6
desVolksverratgeſeßesin Verbindungmit $ 1 der
Verordnungvom26.Auguſt1933—Reichs8geſeßbl.I
S. 596—) verlängertbis zumAblaufdes31,De-
zember1934.
(2)Die Verlängerunggeſchiehtrückwirkendfür

dieZeit vomAblaufdesMonatsOktober1933ab.
(3)Die Anzeigefriſtumfaßtalſo dieZeit vom

Beginndes14.Juni 1933(demTag,andemdas
Volksverratgeſezin Kraftgetreteniſt) biszumAb-
laufdes31.Dezember1934.

823
Das Volksverratgeſez“vom12.Juni 1933

(Reichsgeſeßbl.T S. 360)wirdwiefolgtgeändert:
1, Tm $3 Abſatz2 Viffer2 werdendieWorte
131,Auguſt1933 erſeztdur<die Worte
131.Dezember1934,

2, Im $5 Abſatz1 werdendieWorte„($73
Abſay5 derNeich8abgabenordnung)“erſetzt
dur dieWorte„($73aderReich8abgaben-
ordnung)“.

3, Im $6 Abſätzen1 und2 werdendieWorte
1/31,Auguſt1933 erſeztdur<die Worte
1/31.Dezember1934.

4, Der$7erhältfolgendeFaſſung:
118 7

Straffreiheit bei Erfüllung
der Anzeigepflicht

(1) WerdenanzeigepflihtigeWerte bis
zumAblaufdes31.Dezember1934einer
Anzeigeſtelle($5) angezeigt,ſo tritt (vor-
hehaltli<hdesAbſaßes3 undvorbehaltlich
des$23 Abſatzes2 derDurhführungsver-
ordnungvom28,Juni 1933inderFaſſung
des$ 24 Ziffer3 desSteueranpaſſungs-
geſeßes)Straffreiheit (au<Befreiungvon
Diſziplinarſtrafe)ein für Steuerzuwider-
handlungenundDeviſenzuwiderhandlungen,

Reichsgeſetbl.1934[I

Berlin,den17.Oktober1934 937
dievordemTnkrafttretendesAbſchnittsTTT
desSteueranpaſſungsgeſeßesbegangenwor-
denſind:
1. hinſihtli<hderangezeigtenWerte,
2. hinſihtli<hderZahlungsmittelundder
ſonſtigenWerte,diezumErwerbder
angezeigtenWerteunmittelbaroder
mittelbarverwendetwordenſind,

3. hinſihtli<desErtragsunddesEin-
fommensaus denin denSiffern1
und2 bezeichnetenWerten,

4. hinſihtlihdesUmſaßes,derdiein den
Qiffern1und2bezeichnetenWertebetrifft.

(2) QuweniggezahlteSteuernſindnah
nähererMaßgabederDurhführung8verord-
nung vom 30.September1933 (Reichs-
geſeßbl.T S. 697)nachzuzahlen.Bei ord-
nungs8mäßigerAnzeige(Abſaß1) ‘werden
Dinſen und Verzugzuſchlägenichterhoben.
(3) Sind Deviſen,die der Reichsbank

niht rechtzeitigangebotenwordenwaren,
vor demInkrafttretendes Volksverrat-
geſeßesunmittelbarodermittelbarzumEr-
werbvonNichtdeviſenverwendetworden,
dieals im AuslandbefindliheVermögen-
ftü>ena<denVorſchriftendieſesGeſetzes
anzeigepflichtigſind,ſo trittwegenDeviſen-
zuwiderhandlungen,die dieſeDeviſenbe-
treffen,Straffreiheitnurdannein,wenndie
ODeviſenzuwiderhandlungenbis zumAblauf
des31.Dezember1934derReichsbankan-
gezeigtwerdenundwennaußerdeminner-
halbeinervonderReichsbankzubeſtimmen-
denFriſt Deviſenin HöheeinesBetrages
angebotenwerden,dendieReichsbankbe-
ſtimmt.“

5. Dem$ 8werdendiefolgendenAbſäte4 und5
hinzugefügt:

„(4)WenndieanzeigepflihtigenVermö-
genſtü>keundDeviſen,derenrechtzeitigeAn-
zeigeein Anzeigepflichtigerunterlaſſenhat,
am1.Juni 1933in ihrerGeſamtheiteinen
WertvonnihtmehralszehntauſendReichs-
markhatten,ſo fann in denFällender
Abſägze1 bis 3 beimVorliegenmildernder
UmſtändedieStrafeſobemeſſenwerden,als
habederTätereineSteuerhinterziehungbe-
gangen.
(5) Straffreibleibt,wer in unverſchul-

detemJrrtum überdieAnzeigepflicht($81
bis5)dieAnzeigeunterlaſſenhat. Weraus
MangelanderSorgfalt,zudererna den
Umſtändenverpflichtetundnah ſeinenper-
ſönlichenVerhältniſſenfähigwar, dieAn-
zeigeunterlaſſenhat,wirdwegenFahrläſſig-
feitbeſtraft.“

6, Dem$9 wirdfolgenderAbſat4 hinzugefügt:
(4) In denFällendes$8Abſaßzes4ſteht

dieStraffeſtſezungdemFinanzamtzu,wenn
esdasVorliegenderim $8 Abſay4 be-
zeihnetenVorausfezungen(insbeſonderedas
VorliegenmildernderUmſtände)bejahtund

249
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auf Geldſtrafe‘erkennenwill. Für das
StrafverfahrengeltendieVorſchriftender
Reichs8abgabenordnung.

8 24
Die zumVolksverratgeſezerlaſſeneDurchfüh-

rungsverordnungvom 28. Juni 1933 (Neichs-
geſeßbl,T S, 413)wirdwiefolgtgeändert:
1. Tm $12 Abſag3 Ziffer2 werdenim Ein-
gangs8ſaßund im viertenSay desBeiſpiels
dieWorte„31.Auguſt1933 exſeßtdurchdie

__Worte„31.Dezember1934,
2. Die 8819und20werdengeſtrichen.
3, Der$23erhältfolgendeFaſſung:

ns23
(1)SindWerte,dienahdendeviſenrecht-

lihen VorſchriftenvoxdemInkrafttreten
des AbſchnittsTIT desSteuerxanpaſſungs-
geſeßesder Reichsbankhättenangeboten
werdenmüſſen,zwarniht rechtzeitigaber
nachträgli<hder Neich8bank(unmittelbar
oderdur<VermittlungeinerDeviſenbanf)
angebotenworden,oderwerdenſolchean-
bietungspflihtigenWertebis zumAblauf
des31,Dezember1934derReichsbank(un-
mittelbaroder dur< Vermittlungeiner
Deviſenbank)angeboten,ſo tritt Straf-
freiheitnahMaßgabederAbſägze3bis5ein.
(2)SindWerte,dienahdendeviſenrecht-

lichenVorſchriftenvor demInkrafttreten
des AbſchnittsTIT des Steueranpaſſungs-
geſeßesder Reichsbankhättenangeboten
werdenmüſſen,niht rechtzeitigangeboten,
iſt vielmehrvordemInkrafttretendesAb-
\ſhnittsTIT des Steueranpaſſungsgeſezes
überdieWerteverfügtwordenunddadurch
dieAnbietungderWerterehtli<odertat-
ſähli<hunmögli<hgeworden,fo tritt (un-
abhängigdavon,obfürdieWerteeineAn-
zeigepflihtnahdemVolksverratgeſeßbeſteht
oderniht, undunabhängigdavon,obdie
Vorausſeßungendes $ 7 Abſatzes3 des
Volk8verratgeſeßeserfülltſind odernicht)
Straffreiheitnah MaßgabederAbſätze3
bis5 ein,wenndieWertebiszumAblauf
des31,Dezember1934derNeichsbankan-
gezeigtwerdenundwennaußerdeminner-
halbeinervonderReichsbankzubeſtimmen-
denFriſt Deviſenin HöheeinesBetrags
angebotenwerden,den die Reichshank
beſtimmt.
(3)Die Straffreiheiterſtre>tſi< in den

Fällender Abſätze1 und 2 auf Deviſen-
zuwiderhandlungen,die vor demInkraft-
treten des AbſchnittsTTT des Steuer-
anpaſſungsgeſeßesbegangenwordenfind:
1. hinſihtliß der angebotenen(Abſatz1)
oderangezeigten(Abſay2)Werte,

2. hinſihtli<derJahlungsmitteloderder
fonſtigenWerte,die zumErwerb der
angebotenenoder angezeigtenWerte
unmittelbarodermittelbarverwendet
wordenſind,

3. hinſihtli<hdesErtragsunddesEin-
fommensausdenindenZiffern1und2
bezeihnetenWerten,

4. hinfichtli<desUmſates,derdieinden
Ziffern1 und 2 bezeichnetenWerte
betrifft.

(4)EinerechtzeitigeAnbietung(Abſatz1)
oderAnzeige(Abſatz2), die dur< einen
Anbietungspflichtigenoder namenseines
Anbietungspflichtigengeſchieht,kommtin
demgleihenUmfang,wie dieſemAnbie-
tungspflichtigen,auh denübrigenAnbie-
tungspflihtigenzugute.
(5)Der $29Abſah1,der$35Abſah1

undder$36Abſäze1,2 und4 desSteuer-
anpaſſungsgeſezesfindenentſpre<hendeAn-
wendung.//

825
Dem$15derZweitenSteueramneſtieverordnung

(DritterTeilderVerordnungdesReichspräſidenten
vom 19,September1931 — Reichsgeſeßbl.I
S. 493, insbeſondereS. 503—) wird folgender
Abſaht4 hinzugefügt:

(4) SindindenFällenderAbſätze1und2
milderndeUmſtändevorhanden,ſowirdder
Täterſo beſtraft,als haberr eineSteuer-
hinterziehungbegangen.DieStraffeſtſezung
ſtehtdemFinanzamtzu,wennesdasVor-
liegenmildernderUmſtändebejahtundauf
Geldſtrafeerkennenwill. Für dasStraf-
verfahrengeltendieVorſchriftenderNeichs-
abgabenordnung.!

826
HattenbeieinerDeviſenzuwiderhandlung,diemit

einerZuwiderhandlunggegendasVolksverratgeſetz
zuſammenhängt($ 31), die anbietungspflichtigen,
abernichtangebotenenDeviſenam1.Juni 1933in
ihrerGeſamtheiteinenWertvonniht mehrals
zehntauſendReichsmark,ſo kannbeimVorliegen
mildernderUmſtändedieStrafefür dieDeviſen-
zuwiderhandlungſo bemeſſenwerden,als habeder
Täter eineSteuerhinterziehungbegangen.

8 27
In derVerordnungüberdieDeviſenbewirtſchaf-

23.Mai1932(Reichsgeſehbl.T S.231)tung vom 16.Februar1934(Reichsgeſebbl.I S.92)wird
hinterdem$36 folgender$36a eingefügt:

18 36a
(1) Straffreibleibt,werin unverſhuldetem

Irrtum überdasBeſtehenoderdieAnwend-
barkeitdeviſenrehtli<erVorſchriftendieTat
für erlaubtgehaltenhat,
(2)Wer ausMangelan derSorgfalt,zu

derernahdenUmſtändenverpflichtetundnah
ſeinenperſönlichenVerhältniſſenfähigwar,
dieTat für erlaubtgehaltenhat,wirdwegen
Fahrläſſigkeitbeſtraft.“



g28
(1) Jt beimInkrafttretendieſesAbſchnitts

wegeneinerZuwiderhandlunggegendas Volks-
verratgeſezeinStrafverfahrenanhängig,ſo wird
eshierdurcheingeſtellt.
(2) Iſt beimJnkrafttretendieſesAbſchnitts

wegeneinerZuwiderhandlunggegendas Volks-
verratgeſeßrechtskräftigauf Strafe erkannt,die
Freiheitſtrafeaber no< niht oderno< nicht
vollſtändigverbüßtoderdieGeldſtrafenoh nicht
oderno<nicht.vollſtändigentrichtet,ſo wird die
Strafe,ſoweitſieno<ni<tverbüßtodernohnicht
entrichtetiſt,hierdurcherlaſſen.

829
(1)Iſt beimInkrafttretendieſesAbſchnittswegen

einerSteuerzuwiderhandlungoderDeviſenzuwider-
handlung,diemit einerZuwiderhandlunggegen
das Volksverratgeſezzuſammenhängt($31), ein
StrafverfahrenodereinOrdnungſtrafverfahrenan-
hängig,ſo wird eshierdur<eingeſtellt;ein felb-
ſtändigesEinziehungsverfahrenfindetniht ſtatt.
(2)I| beimInkrafttretendieſesAbſchnittswegen

einerSteuerzuwiderhandlungoderDeviſenzuwider-
handlung,diemit einerZuwiderhandlunggegen
dasVolk8verratgeſeßzuſammenhängt($31),rechts-
kräftigaufStrafeerkannt,dieFreiheitsſtrafeaber
nochnichtodernochnihtvollſtändigverbüßtoderdie
Geldſtrafenoc)nichtodernohnit vollſtändigentrich-
tet,ſo wird dieStrafe, ſoweitſieno<niht verbüßt
oderno nichtentrichtetiſt, hierdur<erlaſſen.Das
gleihegilt für eineOrdnungſtrafe,die nah $39
der Verordnungüber die Deviſenbewirtſchaftung
feſtgeſeutwordeniſ wegeneinerDeviſenzuwider-
handlung,diemiteinerZuwiderhandlunggegendas
Bolksverratgeſeßzuſammenhängt($31).

830
(1) Iſt beim Inkrafttreten dieſes Abſchnitts

wegeneinerQuwiderhandlunggegendasVolk3ver-
ratgeſezoderwegeneinerSteuerzuwiderhandlung
oderDeviſenzuwiderhandlung,diemit einerQu-
widerhandlunggegendasVolksverratgeſeßzuſam-
menhängt($31),re<tsfräftigaufStrafeerkannt,

“ ſo werdenNebenſtrafenundgeſeßliheNebenfolgen,
ſoweitſieno<niht vollzogen,undGeldbußenund
“oſtendesStrafverfahrens(einſ<ließli<derStraf-
vollſtre>ung),ſoweitſienohrü>ſtändigſind,hier-
durcherlaſſen.
(2) If wegeneinerDeviſenzuwiderhandlung,die

miteinerQuwiderhandlunggegendasVolksverrat-
geſeßzuſammenhängt($31), re<tskräftigauf Ein-
ziehungerkanntunddieEinziehungbeimTnkrafttreten
dieſesAbſchnittsbereitsvollzogen(zumBeiſpielda-
durch,daßbeweglicheSachenin behördlichenGewahr-
ſamgelangtſind),ſo bleibendieeingezogenenGegen-
ſtändeEigentumdesReichs.Jst dagegenbeimJn-
frafttretendieſesAbſchnittsdie Einziehungnoh
nichtvollzogen,fogilt ſiealsnicheeingetreten.

3) Der Reich8miniſterderJuſtiz kann’imEin-
vernehmenmitdemReich8miniſterderFinanzenauf

Berlin,den17,Oktober1934 939
Antragim Einzelfallanordnen,daßRechtsfolgen,
diedur<dieVerurteilungzuQuchthausſtrafeund
durchdieAberkennungderbürgerlichenEhrenrechte
eingetretenſind,alsnit eingetretengelten.

831
Jm Sinnder$$26,29und30hängenmiteiner

ZuwiderhandlunggegendasVolksverratgeſehdie-
jenigenSteuerzuwiderhandlungenund Deviſen-
zuwiderhandlungenzuſammen,dievordemJnkraft-
tretendieſesAbſchnittsbegangenwordenſind:
1. hinſihtlihanzeigepflichtiger(derAnzeigepflicht
nah dem Volksverratgeſezunterliegender)
Werte,

2. hinſihtli<derYahlungsmittelundderfonſti-
genWerte,diezumErwerbanzeigepflichtiger
Werteunmittelbarodermittelbarverwendet
wordenſind,

3. hinſihtli<hdesErtragsunddesEinkommens
ausdenin denZiffern1 und2 bezeichneten
Werten,

4. hinſihtlißhdes Umſaßes,der die in den
Ziffern1und2 bezeichnetenWertebetrifft.

$32
Sind Einzelſtrafen,dienah $28Abſaß2 oder

nah $29 Abſatz2 erlaſſenwerden,mit anderen
EinzelſtrafenzueinerGeſamtſtrafezuſammengefaßt
wordenundiſtbeimJnkrafttretendieſesAbſchnitts
dieGeſamtſtrafeno<niht oderno<ni<tvollſtän-
digverbüßt,ſo findetder$8 desGeſezesüberdie
GewährungvonStraffreiheitvom7.Auguſt1934
(Reich8geſeßbl.TS. 769)finngemäßAnwendung.

833
(1) VermerkeüberStrafen,diena<dem$28

Abſatz2 odernah dem$29 Abf.2 erlaſſenwer-
den,ſindimStrafregiſterzutilgen.
(2) Auf AntragdesVerurteiltenſindfernerzu

tilgenVermerkeüberbereitsverbüßteStrafen,die,
wennſieno<nihtverbüßtwären,unterdenStraf-
erlaßna<$28 Abſah2 odernah $29Abſfay2
fallenwürden.

8 34
Aus denVorſchriftender$$22 bis33 können

weder Entſchädigungs8anſprüchhe(Schadenerſagzan-
\prüche)no<AnſprücheaufErſtattungentrichteter
Geldſtrafen,Geldbußen,Koſten,Steuern,Steuer-
zinſenundSteuerverzugzuſhlägeno<Anſprüche
aufErſtattungeingezogenerWertehergeleitetwerden.

835
(1)DaseingeſtellteVerfahren($28Abſaß1und

$29 Abſatz1) kannwiederaufgenommenwerten,
wennſichſpäterherausſtellt,daßderTäterbis zum
Ablaufdes31.Dezember1934dexAnzeigepflicht
nachdemVolksverratgeſeßnichtgenügthat,
(2)UntexderſelbenVorausſezungwerdenhin-

fällig:
1. derStraferlaß($28 Abſaß2 und$29 Ab-
ſaß2),



2, derErlaß derNebenſtrafen,gefeßlihenNeben-
folgen,GeldbußenundKoſtendesStrafver-
fahrens($30Abſatz1),

3, dieAuswirkungen,dieſih ausdem$30Ab-
ſay2 Sah 2 ergebenhaven,

4. dieAnordnungen,die aufGrund des $30
Abſatzes3 getroffenwordenſind,

5, dieTilgungvonVermerkenimStrafregiſter($33).
$36

(1) UberdieEinſtellunganhängigerVerfahren
{$28 Abſaz1 und$29Abſaÿ1) entſcheidetauf
AntragderBeteiligtendasGericht.
(2)Iſt einVerfahren($29 Abſaß1) beieinem

FinanzamtoderbeieinemLandesfinanzamtoderbei
einerDeviſenſtelleanhängig,ſo iſ zurEntſcheidung
überAnträge,diedieEinſtellungdesVerfahrens
betreffen,dieVerwaltungsbehördezuſtändig,beider
dasVerfahrenanhängigiſt. Die Entſcheidungiſ
denBeteiligtenbekanntzugeben,Quſtellungiſ nur
beidenjenigenBeteiligtenerforderlich,zuderenun-
gunſtenentſchiedenwird. GegendieEntſcheidung
der Verwaltungsbehördekönnendie Beteiligten
innerhalbeinerWocheſeitQuſtellungAntragauf
geri<tli<heEntſcheidungſtellen.
(3)DieAbſätze1und2 geltenentſprechend,wenn

in denFällendes$28 Abſazes2, des$29 Ab-
ſatzes2,des$30Abſätze1und2,des$32unddes
835Abſatzes2 Zweifelentſtehen.
(4)GegendenBeſchlußdesGerichtsfindeteine

Beſchwerdenichtſtatt.

AbſchnittTV: Finanzausgleih
837

Ergänzungs8anteileder Länder
Die imFünftenTeil Artikel3 Ziffer9 derVer-

ordnungdesNeichspräſidentenvom 1. Dezember
1930(Reich8geſeßbl.1S. 517,588,590)vorge-
ſeheneÄnderungdes$ 35 desFinanzausgleihs8-
geſeßestritt erſtmitdem1.April 1935in Kraft.

838
Beteiligung des8Reichs undder Län-

deran der Einkommenſteuer
Vom1. März 1935ab werdenvor derVer-

teilungnah $22 desFinanzausgleih8geſeßzesaus
demAufkommender Einkommenſteuer26 vom
HundertzugunſtendesReichsausgeſchieden,

839
Körperſchaftſteuer der öffentlichen

Verſorgungsbetriebe
(1) Das Aufkommenan Körperſchaftſteuerder

sffentlihenVerſorgungsbetriebewird denKörper-
ſchaftenüberwieſen,denendieErträgedieſerBe-
triebezufließen.FließendieErträgeeinesöffent-
lichenVerſorgungsbetriebsmehrerenKörperſchaften
zu,ſowird dasSteueraufkommenaufdieſeKörper-
ſchaftenna<demVerhältnisihrerErtragsbeteili-
gungverteilt.

(2)ÖffentlicheVerſorgungsbetriebeimSinn des
Abſatzes1 ſindBetriebedesNeichs,einesLandes,
einerGemeinde,einesGemeindeverbandesoder
einesZweckverbandes,diederVerſorgungderBe-
völkerungmit Waſſer, Gas, Elektrizitätoder
Wärme,demöffentlihenVerkehroderdemHafen-
betriebdienen.Als öffentlicheVerſorgungsbetriebe
gelienauchſolcheBetriebederin Saz 1bezeichneten
Art, die in privatrechtlicherForm geführtwerden,
wenndieAnteilean ihnenaus\{ließli<demReich,
cinemLand, einerGemeinde,einemGemeindever-
bandodereinemQweckverbandgehörenunddieEr-
trägeaus\<ließli<dieſenKörperſchaftenzufließen.
(8s)Die VorſchriftenderAbſäße1 und2 ſind

erſtmaligaufVeranlagungenfür dasKalenderjahr
1934anzuwenden.

8 40
Bürgerſteuer

Zur EntſchädigungderGemeinden,diedur die
Neuordnungder Bürgerſteuereinenerheblichen
Einnahmeausfallerleiden,wirdfürdasRehnungs-
jahr 1935ausHaushaltsmittelndesNeichsdexBe-
trag von 25MillionenReich2markbereitgeſtellt.
Der Betragwird aufdieLändernah demVerhält-
nis des Aufkommensan Bürgerſteuerim Reh-
nungsjahr1934verteilt.Der Reichsminiſterder
FinanzenſettdieAnteilefeſtundüberweiſtſieden
LändernamfünfzehntenjedesMonatsmitjeeinem
Zwölftel.

8 41
Beſteuerung der Angehörigen der

Wehrmacht
In das Finanzausgleich8geſeywird folgender

$18heingefügt:
18 18b

Der ReichsminiſterderFinanzentrifft im
Einvernehmenmit dem Neichswehrminiſter
Beſtimmungendarüber,vonwelchenSteuern
und anderenAbgabendieLänder,dieGe-
meindenunddieGemeindeverbändedie An-
gehörigenderWehrmachtfreizuſtellenhaben.“

AbſchnittV: VermögenſteuerfürdasRehnungs-
jahr1935
g42

DieGeltungsdauerder„VerordnungdesNeichs-
präſidentenüberdieAnpaſſungderVermögenſteuer,
ErbſchaftſteuerundGrunderwerbſteueran dieſeit
dem1.Januar 1931eingetretenenWertrücgänge“
vom12.Mai 1932(Neich8geſeßbl.T S. 192)wird
ausgedehnt:

1. aufdieVermögenſteuerfür dasRehnungs-
jahr1935;

2, auf Neu-und Nachfeſtſtellungenauf den
1.Januar 1935ſowieaufNeu-undNach-
veranlagungenzurVermögenſteueraufdieſen
Zeitpunkt.$2Abſ.3derVerordnungvom
12,Mai 1932bleibtunberührt,



AbſchnittVI: Neichsfluchtſteuer
g43

(1)Die GeltungsdauerderVorſchriftenüberdie
Reichsfluchtſteuer(VierteVerordnungdesReichs-
präſidentenzur Sicherungvon Wirtſchaftund
FinanzenundzumSchutzedesinnerenFriedensvom
8.Dezember1931,SiebenterTeilKapitelIII Erſter
Abſchnitt,Reichsgeſeßbl.T S. 699, 731, in der
Faſſung der VerordnungdesReichspräſidenten
ÜberWirtſchaftundFinanzenvom23.Dezember
1932,VierterTeil, Reichsgeſeßbl.1 S. 571,572,
unddesGeſeßesvom 18.Mai 1934, Reichs-
geſebßbl.TS. 392)wirdbiszumAblaufdes31.De-
zember1937verlängert.
(2)DemgemäßwerdendieVorſchriftenwiefolgt

geändert:
Im $1, im $2 Nx.3b, im $4 Nr.2 und
im$5 Abſatz1Nx.2 tretenandieStelleder
Worte„1.Januar 1935 jeweilsdieWorte
nl. Januar 1938,

(3)Der Reich8miniſterderFinanzenwird er-
mächtigt,dieVorſchriftenüberdieNeichsfluchtſteuer
neubekanntzumachen,undzwarunterderBezeich-
nung „Reichsfluchtſteuergeſeß“und unter dem
DatumdesTagsderBekanntmachung.Dabeikön-
neuenSteuergeſeßenangepaßtwerden.

AbſchnittVIT: Kraftfahrzeugſteuer
g44

DerReichsminiſterderFinanzenwirdermächtigt,
dasKraftfahrzeugſteuergeſezvom11.April 1933
(Reichsgeſegbl.T S. 195)an dieReichs-Straßen-
verkehrs-Ordnungvom 28.Mai 1934 (Reichs-
geſeßbl,TS. 457)anzupaſſen.Ex kanndenWort-
laut des Kraftfahrzeugſteuergeſezesneu bekannt
machen,und zwar unterWeglaſſungüberholter
VorſchriftenundunterdemDatumdesTagsder
Bekanntmachung.

AbſchnittVITT: Aufhebungſteuerre<tli<herVor-
ſchriften
845

(1)DieVorſchriftenüberdieAbgabezurArbeits-
loſenhilfe(AbſchnittTITdesGeſetzeszurErhaltung
undHebungder Kaufkraftvom24,März 1934,
Neich8geſeubl.TS, 235)ſindauf denArbeitslohn,
derfür dieZeitnah dem31.Dezember1934ge-
währtwird,niht mehranzuwenden.
(2)DasVermögenszuwachsſteuergeſeßvom8.April

1922(Reichsgeſeßbl.LTS. 346)unddieVerordnung
über die SRE aſen der Anſprücheund Ent-
ſchädigungenauf GrundderGewaltſchädengeſete
vom2,Juli 1923(Neich8geſeßbl.T S. 613)werden
aufgehoben.Die GemeindenundGemeindeverbände
dürfenfeineder Vermögenszuwachsſteuergleich-
artigeSteuererheben.

Reichsgeſeßbl.1934I

341

der $ 11 Abſay2 desFinanzausgleich8-
geſeßes,
der$5 desGewerbeſteuerrahmengeſeße8,
der$14Abſaÿß1 desAufbringungsgeſeße8,
die$824bis 27undder$29desGrund-
erwerbſteuergefſeßes,außerdemim $30des
GrunderwerbſteuergeſezesdieWorte„ſoweit
ſie dienah $24 geleiſteteZahlungüber-
ſteigt“,

und25desWechſelſteuergeſeßze8,

derin PreußengeltendenVorſchriftenüber
die HeranziehungderMilitärperſonenzu
Kommunalauflagenim ganzenBundes-
gebietvom 22,Dezember1868 (Bundes-
geſeßbl.S. 571),

geſeßesvom4,Juni 1923(Reich8geſetbl.T
S. 305),

lungderLiquidations-undGewaltſchäden
(Kriegs\<hädenſ{<lußgeſez)vom 30.März
1928(Reichsgeſegbl.T S. 120),

präſidentenüberſteuerlicheErfaſſungbisher
nichtverſteuerterWerteund überSteuer-
amneſtievom23. Auguſt1931 (Reichs-
geſeßbl,I S, 449).

AbſchnittTX: Jnkrafttreten
8 46

mit derVerkündung;

am 1,Januar 1935.

Adolf Hitler

Mit derFührungderGeſchäftebeauftragt:
Hjalmar Schacht

PräſidentdesReichsbankdirektoriums

Dr. Gürtner

250



Tag Seite
1

Geſehßüber dieEinkommensbeſteuerungfür 1933.
Vom21.Dezember1933.

Die ReichsregierunghatdasfolgendeGeſetbe-
ſchloſſen,dashiermitverkündetwird:

AbſchnittLT
Einkommensbeſteuerungfür 1933

$1
(1) DieKriſenſteuerderVeranlagten(ZweiteVer-

ordnungdesReichspräſidentenzur Sicherungvon
WirtſchaftundFinanzen‘vom5.Juni 1931Dritter
Teil KapitelTIT,Reich8geſetbl.T S. 279,298)und
derQuſchlagzurEinkommenſteuerfürdieEinkommen
vonmehrals achttauſendReichsmark(Verordnung
desReichspräſidentenzur SicherungvonWirtſchaft
undFinanzenvom1.Dezember1930QJweiterTeil
KapitelTV Artikel1, Reich8geſeßbl.T S. 517,527)
werdenauh für Steuerabſchnitteerhoben,die im
Kalenderjahr1933enden.
(2) Der Zuſchlagzur veranlagtenEinkommen-

ſteuerderLedigen(VerordnungdesReichspräſidenten
zur Sicherungvon Wirtſchaftund Finanzenvom
1,Dezember1930ZweiterTeilKapitelTVArtikel2,

nungvom23,Dezember1931ErſterTeil KapitelT,*
Reich8geſebbl.T S. 779)wird in Ausführungder
Vorſchriftdes$20desGeſeßeszur Förderungder
Eheſchließungen(GeſetzurVerminderungderArbeits-
loſigkeitvom 1.Juni 1933AbſchnittV, Reichs-
geſeßbl.T S. 323,326)für Steuerabſchnitte,dieim
Kalenderjahr1933enden,in HöhederHälftedes
Jahresbetragserhoben.

Reichsgeſehbl.1934I

2
(1) FürdieimKalenderjahr1933endendenSteuer-

abſchnittewerdendie veranlagteEinkommenſteuer
dieKriſenſteuerderVeranlagten,derZuſchlagzur
Einkommenſteuerfür dieEinkommenvonmehrals
achttauſendReich8markund der Zuſchlagzur ver-
anlagtenEinkommenſteuerder Ledigenzu einer
Einheitzuſammengefaßt.Die demgemäßzu ver-
anlagendeSteuerbemißtſichnachderbeigefügten
Tabelle.

(2) Bei denin derTabelleverzeichnetenSteuer-
beträgenſindberüſichtigt:
1, dieAbſchlägenachArtikelT Ziffer2 desJweiten
Geſezeszur Änderungdes Einkommenſteuer-
geſeßesvom 23.Juli 1928 (Neichsgeſeßbl.T
S. 290) unterBerücfſihtigungdes $20 des
Geſeßeszur Förderungder Eheſchließungen
(Geſezzur Verminderungder Arbeitsloſigkeit
vom1.Juni 1933AbſchnittV, Reich8geſeßbl.T
S. 323,326),

die Familienermäßigungennah $52 Abſatz1
Ziffer2, $53 Abſaß2 des Einkommenſteuer-
geſebes,
die Tarifvorſchriftender FF54, 55, 55a des
Einkommenſteuergeſeßes.

(3) Jn den Fällen der $$58 bis 60 des Ein-
kommenſteuergeſeßesfindeteineErhöhungderdort
genanntenSteuerſäßewegender Kriſenſteuerder
VeranlagtenundderZuſchlägenichtſtatt. Jn den
Fällender$$57und57aAbſatz2 desEinkommen-

1



Tag

Die ReichsregierunghatdasfolgendeGeſe be-
ſchloſſen,dashiermitverkündetwird:

Abſchnitt1
Einkommensbeſteuerungfür 1933

81
(1) DieKriſenſteuerderVeranlagten(ZweiteVer-

ordnungdesReichspräſidentenzur Sicherungvon
VirtſchaftundFinanzen‘vom5s.Juni 1931Dritter
Teil KapitelTIT, Reichsgeſeßbl.T S. 279,298)und
derQuſchlagzurEinkommenſteuerfürdieEinkommen
vonmehrals achttauſendReichsmark(Verordnung
desReichspräſidentenzur SicherungvonWirtſchaft
undFinanzenvom1.Dezember1930QweiterTeil
KapitelTV Artikel1, Reich8geſeßbl.T S177 02A)
werdenauh für Steuerabſchnitteerhoben,die im
Kalenderjahr1933enden.
(2)Der Zuſchlagzur veranlagtenEinkommen-

ſteuerderLedigen(VerordnungdesReichspräſidenten
zur SicherungvonWirtſchaftund Finanzenvom
1,Dezember1930ZweiterTeil KapitelTV Artikel2,
Reichsgeſeßbl.T S. 517,527,undAnpaſſungsverord-
nungvom23,Dezember1931ErſterTeil KapitelT,®
Reichsgeſeßbl.TS.779)wird in Ausführungder
Vorſchriftdes$20desGeſeeszur Förderungder
Eheſchließungen(GeſetzurVerminderungderArbeit8-
loſigkeitvom 1.Juni 1933AbſchnittV, Reichs-
geſeßbl.T S. 323,326)für Steuerabſchnitte,dieim
Kalenderjahr1933enden,in HöhederHälftedes
Jahresbetragserhoben,
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(1) FürdieimKalenderjahr1933endendenSte1“.-

abſchnittewerdendie veranlagteEinkommenſteuer;

achttauſendReichsmarkund derZuſchlagzur ver-
anlagtenEinkommenſteuerder Ledigenzu einer
Einheitzuſammengefaßt.Die demgemäßzu ver-
anlagendeSteuerbemißtſichnachderbeigefügten
Tabelle.

(2) Bei denin derTabelleverzeichnetenSteuer-
beträgenſindberüſichtigt:
1, dieAbſchlägenachArtikelT Ziffer2 desZweiten
Geſeßeszur Änderungdes Einkommenſteuer-
geſeßesvom 283.Juli 1928 (NReichsgeſeßbl.T
S. 290) unterBerückſichtigungdes $20 des
Geſees zur Förderungder Eheſchließungen
(Geſezzur VerminderungderArbeitsloſigkeit
vom1.Juni 1933AbſchnittV, Reichsgeſeßbl.T
S. 323,326),

2, die Familienermäßigungennah $52 Abſaß1
Ziffer2, $53 Abſay2 des Einkommenſteuer-
geſeßhe&,

3, die Tarifvorſchriftender $$54, 65, 55a des
Einkommenſteuergeſeßes.

(3) Jn den Fällen der $$58 bis 60 des Ein-
kfommenſteuergeſeßesfindeteineErhöhungderdort
genanntenSteuerſäßewegender Kriſenſteuerder
VeranlagtenundderZuſchlägenichtſtatt. Jn den
Fällender$$57und57aAbſaÿ2 desEinkommen-
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nachderTabelleſih ergebendeEinkommenſteuerzu
ermäßigeniſt,dur dieKriſenſteuerderVeranlagten
unddieZuſchlägenichtgeändert.

(4) Bei Steuerpflichtigen,in derenveranlagtem
EinkommenEinkünfteaus nichtſelbſtändigerArbeit
enthaltenſind,mindertſichderSteuerbetrag,derſich
Abſaß1 gemäßergibt,für dieim Kalenderjahr1933
endendenSteuerabſchnitteum1!/, vomHundertder
beiderVeranlagungfeſtgeſtelltenNeineinkünfteaus
nichtſelbſtändigerArbeit(Arbeitslohnabzüglichder
Werbungskoſten),wenndieſedenBetragvonſechzehn-
tauſendReich8marknichtüberſteigen.DieMinderung
darf ni<t mehrals 11/, vomHundertdes Ein-
kommens(vorAbzugdesſteuerfreienEinkommens-
teils)betragen.

5) Qudenim$90Abſaß1Sah2desEinkom-
-menſteuergeſeßesgenanntenSteuerſäßentretenmit
Rückſichtauf dieKriſenſteuerderVeranlagten($1
Abſaß1) 1 vomHundertdesſonſtigenEinkommens
und bei denSteuerpflichtigen,die demLedigen-
zuſchlagunterliegen($1 Abſatz2), weiter"/, vom
HundertdesſonſtigenEinkommens.

88
(1) Die Ermäßigungennah demFamilienſtand

werdenbeiderVeranlagungnurin Höhedesvollen
Jahresbetragesgewährt,undzwarnur dann,wenn
dieVorausſeßungendes$52 desEinkommenſteuer-
geſeßesbeſtandenhaben:

entweder
1. zuBeginndesSteuerabſchnitts

oder
2.mindeſtensvierMonatein demFall, daßſie
erſtim LaufedesSteuerabſchnittseingetreten
ſind.

(2) Abſaß1 gilt entſprehendfür dieBefreiung
vomLedigenzuſchlag.

84
UnterÄnderungdes$56adesEinkommenſteuer-

geſetzes(Geſeßzur VerminderungderArbeitsloſig-
keit vom 1. Juni 1933 AbſchnittTV ArtikelT,
Reichsgeſebbl.T S. 323,326)wirddieSteuerermäßi-
gungfürHausgehilfinnenbeiderVeranlagungfür
dieim Kalenderjahr1933endendenSteuerabſchnitte
in folgenderWeiſegewährt:

Der Arbeitgeberdarf für jedeHausgehilfin,
diezuſeinerHaushaltungzählt,für jedenvollen
nachdem30.Juni 1933beginnendenKalender-
monat,in demdieHausgehilfinbeiihmangeſtellt
war, einenBetragvonfünfzigReichsmarkvon
ſeinemEinkommenabziehen.Die im Saß1
genanntenBeträgedürfennur für höchſtens
dreibeidemArbeitgebergleichzeitigbeſchäftigte
Hausgehilfinnenabgezogenwerden.

85
(1) EineVeranlagungdesgeſamtenEinkommens

findetin denFällendes$90 Abſaß1 Sah1-des
Einkommenſteuergeſezesnicht ſtatt. Das ſonſtige
Einkommenwird in denFällendes$90 Abſaß1
Saß1 desEinkommenſteuergeſeßesnur veranlagt,
wennesvorAbrundung(Sah5)zweihundertReichs-
marküberſteigt.Der ſteuerfreieEinkommensteil,die
Sonderleiſtungenunddiemit demArbeitslohnin
wirtſchaftlichemZuſammenhangſtehendenAusgaben
($15 Abſatz2 des Einkommenſteuergeſeßes)dürfen
nichtbeiderVeranlagungdesſonſtigenEinkommens
abgezogenwerden.AbſchlägevonderSteuernach
ArtikelT Ziffer2 desQJweitenGeſeßeszur Ände-
rungdesEinkommenſteuergeſeßesvom23.Juli 1928
(Reich8geſebbl.TS. 290) werdenniht gewährt.
Das ſonſtigeEinkommenist auf den nächſten
dur<h100teilbarenReichsmarkbetragnah unten
abzurunden.
(2) ÜberſteigtderArbeitslohnimSteuerabſchnitt

nichtdenBetragvonfünfhundertReich8markoder
habendieſteuerabzugspflichtigenEinkünftenur aus
ſteuerabzugspflichtigenKapitalerträgenbeſtanden,ſo
hateineVeranlagungnachAbſatz1nichtzuerfolgen,
ſonderndas ſonſtigeEinkommeniſstals alleiniges
Einkommennach$2 Abſäßen1 und2 und$3 zu
veranlagen.Hierbeiſind dieSonderleiſtungenund
derſteuerfreieEinkommensteilabzuziehen.

86
Auf dieSteuerſchuld,die$$1 bis 5 gemäßfür

denim Kalenderjahr1933endendenSteuerabſchnitt
feſtgeſeßtiſt,werdenangerechnet:
1.dieim $102Abſaß1 desEinkommenſteuer-
geſeßesgenanntenVorauszahlungenundSteuer-
abzugsbeträge,







Nr. 1 — Tag derAusgabe:Berlin,den2,Januar1934 5

1933
Zabellefür dieCinkommenſteuer1933

(EinkommenſteuerzuzüglichdesZuſchlagszurEinkommenſteuerfür dieEinkommenvonmehralsahttauſendReichsmark,
desZuſchlagszurEinkommenſteuerderLedigenundderKriſenſteuerderVeranlagten)

Anlage

Die Einkommenſteuerbeträgtfür einenSteuerpflichtigen E
L weitereEinkommenſtufe EE demErmäßigungenzuſtehenfürdieEhefrauundfür Kinder

(EinkommennahAbzug PE uſas a 1 2 3 4 Ita
derWerbungskoſten, abgerundet efi umerliegtbit Ehefrau, | Kind | Kinder : Kinder Kinder Steuer-

Sonderleiſtungenunddes auf #) zuſchlag| Familien- e für einenSteuerpflichtigen,demkeineErmäßigungfür dieEhefrau Cn 4
ſteuerfreienEinkommensteils) unterliegt E gungen zuſteht,aberErmäßigungenzuſtehenfür buoA0:

fürKinde Lieüſſen| wſchea| L 2 3 7 aD Kind Kinder Kinder Kinder Kinder
RA RAM AMA RA RA 4 ARM RM RHA RK RA

7b 8b 9b | 10b| 11
aus\<[. |

50 bis 150 100 Jal 15} — 5 Ez
150» 275 200 |a| 26 14
275» 495 350 |a| 42 26 19| 18 N

> DTO 500 a 68 39 1 BB ——-—|—-|— —F-
Dinter. 20 650 ja 74 öL 327 0 — —-—|—-—|—| — |=
725» 900 800 |a] 9 E DSE A BE 46| an} foreraD
900» 1050 1000 fa]112 80 72 566460| BO 02 | — eE IEE

1050 » 1350 1200 [aj 134 96 89|8|75 6 W| —-—|—| —|-
1350 » 1660 1 500 a| 166 120 111 (108/10 W| 73/40 8 —| 8
4650» 1950 1 890 a| 207 148 134 - | 121| 105| 98| 65| 56| —| 56
1950 » 2250 2100 Ja] 241 178 161 144| 131| 123| -90| 82| 36| 56
2250 » 2600 2 400 al 275 208 189 169| 163| 150| 114| 107| 60| 66
2600 » 3000 2 800 a| 320 248 225 203 180| 152| 12 | 8 | 56
3000 » 3400 3 200 al 865 287 262 236 211| 195| 185| 126| 60
3400 » 3800 3 600 al 410 327 298 270 241| 238| 212| 166| 60
3800 » 4250 4 000 a} 462 374 342 310 278 246| 216| 60
4250 » 4750 4 500 aj 9524 _430 394 338 322 286| 276| 69
4750 » 5260 5 000 af 582 481 441 401 361 321 60
D250» - 5/750 5 500 al 639 532 | 488 444 400 356 60
5750 » 6250 6 000 a| 697 583 535 487 439 391 60
6250 » 6750 6 500 al 774 653 601 549 497 445 60
6750 » 7290 7 000 aj 850 723 667 611 599 499 60

1) Bei Einkommenvonnichtmehrals 8000Reichsmarkgilt dieTabelleniht für Einkommen,dasdemSteuerabzugunterliegt. Jf nebenArbeit8s-| Fürjedes
[ohnvonmehrals 500ReichsmarkſonſtigesEinkommenvorhandenundwirdnurdasſonſtige(nichtſteuerabzugspflichtige)Einkommenveranlagk, Fe
ſobelrägévie [11,5v.H.[11v.H.|10v.H.| 9v.H. | 8v.H. | 7v.H. | 6v.H., |lv.H.

wenigerdesauf volle100ReichsmarknachuntenabgerundetenſonſtigenEinkommensnah Abzugderdamitin wirtſchaftlichemZuſammenhangeſtchenden
Ausgaben;einAbzugandererAusgaben,einesſteuerfreienEinkommensteilsoderAbſchlagsfindetnichtſtatt.

2) Spalte5 gilt auh für beſchränktSteuerpflichtigemitderMaßgabe,daßdieSteuerbei Einkommen
bis 6 250Reichsmark(ausſ<{.)jeweilsum 7 Reichsmark « ;von6250»9750'» 2 10 => juirgent,

Reich8geſehbl.1934I 2



Die EinkommenſteuèrY beträgtfür einenSteuerpflichtigen
Í weitereEinkommenſtufe anta M8demehi EE
(EinkommennahAbzug Sécbeur BRT a mäßigt
derWerbungskoſte, Ledigen-| unkerliegk,undEa e

Sonderleiſtungenundbes zuſchlag A amzatiesalitas für einenSteuerpflichtigen,demkeineErmäßigungfürdie| betragdex
ſteuerfreienEinkommensteils) unterliegt nict gungen Ehefrauzuſteht,aberErmäßigungenzuſtehenfür Sp.10

fürKinder

Von aus\<l.
290 Vis Qa

O» 8250

8250 »- 8750| 8500 1086 678
‘870 » 9250| 9000 E 788
9250“» 9750|9500 H 782
970 » 10250| 10000 TE 847
10-650»—10760| 10500|2| 1880 907
1070 » 1120|11000 LE 967
1120 » 11750| 11500 Ls 040
117500» 12600| 12000 E 113
12500» 13500| 183000 LES
13500» 1446500| 14000 E
145600» 15600| 15000 2

2330 195115500 » 16500| 16000 2330 1857
2565 212416600» 17600| 17000 220 2029
2800 2307

3035 2632
3270 275719500 » 20500| 20000 3270 2631| 24683| 2295
3615 3037| 2911| 2785

2911 2743
3327| 81913191| 3.023

3615
3960
3960

20500 » 21500] 21009
21500 -» 226500| 22000

UPROLTR%0%

: 4255 3610| 8452| 8295200 z+823600423000 4256 84562| 8253| 3085| 168
4650 3892| 3735| 83577| 158O ES 4550 3735| 3525| 8315| 168

7)DieSteuermindertſi<um1,5v. H. derReineinkünſteausnichtſelbſtändigerArbeit,ſoferndieſe16000Reichsmarkuichtüberſteigen,
2) für einenzuveranlagendenSteuerpflißtigen,deſſenEinkommen{ D H ES N E ausUArbeitslohnbeſtandenhat,
3) Spalte5 gilt auchfür beſ<ränktSteuerpſlichtigemit derMaßgabe,daßdieSteuerbeiEinkommen

bis6250Reichsmark(ausſ<!.)jeweilsum7Neichsmark u .
von6250 » 9750 S G » 1) i » » 10 SA } m fürzeniſt.
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Die Einkommenſteuer) beträgt für einenSteuerpflichtigen
weitereE. Einkommenſtufe derdem TER demErmäßigungenzuſtehenfür dieEhefrauundfür Sib e

e Auf- oder Ledigenzuſchlag|Ermäßi- abia“ (EinkommennahAbzug hacete derdem nicht gung 1 2 3 ¿1554 SEAS
derWerbungsfkoſten, 3 Ledigen-| unterliegtund C Kind Kinder Kinder Kinder Steue

Sonderleiſtungenunddes auf 2) zuſchlag EEE ata füreinenSteuerpflichtigen,demfeineErmäßigungfürdie| detragdez
ſteuerfreienEinkommensteils) unterliegt Sahtci ÉPiva Ehefrauzuſteht,aberErmäßigungenzuſtehenfür Ep.10; fürKind umje¿uſtehen e 1 9 3 4 E

= Kind Kinder Kinder Kinder|" Kinder
RA
11

RM
8

RA
9 10

RA
7

RA RM
5 6

__ 0vsſ<l. ;LURE HECSECEE EEE A2
o | 26000|2|210| 20| 472aus)407)2 | 218218
CERSHEEIEIEE IET
ESAOaf 70 [0000|082870100.)O2 4808| 4707| 158

LEES
E 00 E Nu | e Tal 4 | SS
E 100| 31000| 070[010[au a OR
e06| 32000|a] 210| 0a| ais|: 47) a2| 00 00 TE

I (ai0d]ad00d(2f1400riti [O a SU L| 02511S
| 21000I i PE Pl enee E E
0d| 96000|f 218P20 Pa RIEN IEE LS O

A oit odge A LA L@sLATTO TM| eo |N
E RO e PE E TaeTS E a Laa

E 0] S800)(rp2 PE Pet 4) Aa el es Lue
E 12000]S906(2PM POfe pA AE LE A2 LA
E 90 a6000(efe Pee| LLLOdaS| bas(ae

E (4/09| 41000|2]100 PatoPiMa Jg L| 230lus
E 50| 42000|PSE LA E SosS| Moedua
E 45400!)a900d-|24)19000Pe e FE} Atl dualD20LE

E (ai00|44000| of 0 LiescI0eOs(deT) | e 3a Pa
| a5000|2fu Pu foejee| Men| noes|02 Le
00s| aa000|| 12008[e Peee | 1020|10007| 1026| 26

7)DieSteuermindertſichum1,5v.H. derReîneinfkünſteausnictſelbſtändigerArbeit,ſoferndieſe16000Reichsmarknichtüberſteigen.
2) für einenzuveranlagendenStewerpſlichtigen,deſſenEinkommenA D Wenigeras e L ausArbeitslohnbeſtandenhat.
3) Spalte5 gilt auh für beſchränktSteuerpflichtige, x



TürJedes
weitereEinkommenſtu f C derdem ns demErmäßigungenzuſtehenfür die Ehefrauund für Linbers

(Einkommenna<hAbzug DE Aas deëdem E Bas id 1 3 3 7 migt
derWerbungsfkoſten, — Ledigen- téte und Hedi Kind Kinder Kinder Kinder Uae

Sonderleiſtungenunddes au 2) Gl demFaumilien-TEfeine eile Ls in g tx AgsTe
ſteuerfreienEinkommensteils) Siti: at ve mf “Ehefrauuſtrſt,alerErcáhlgangenPiſtenfue„|Ep10

EE Lia 1 2 3 4 5 e
is 7 7 77 —S — Kind E EE 2LEE Z 2s =”

= : 2 5 4 È 6 7 8 9 10 E

Von ausſ<l, | ¿: a| 12435| 11912| 11692| 11482| 11298| 11104| 10915| 18946600bis 47600| 47000| -245| 1912| 1168| 1136|11104| 1082/10800262a| 12840| 1230| 12079| 11859| 11638| 11439| 11250| 18947500.» 49600| 45000| 41280[1250 1906 4A TEO| 11187| 10935| 262a| 13215| 12687| 12467| 12246| 12026| 11805| 11685| 18948500» 49600| 49000| y| 1826| 12687| 12393| 12099| 11805| 11522| 11270| 252
a| 13650| 13076| 12854| 12634| 12413| 12193| 11972| 22149500» 50600| 60000| y| 18650| 18075| 12781| 12487| 12198| 11899| 11606| 252

; a| 1405| 13462| 13242| 13021| 12801| 126580.| 128360| 221O SLO| O Ee D qs) 12500| 12286| 11982| 294
j a| 14460| 13850| 18629| 138409| 13188| 12968| 12747| 221600 » 52600| 62000| y| 1440| 18850| 13666| 18202| 12968| 12674| 128380| 294fi a| 14865| 14237| 14017| 13796| 18676| 13366| 18186| 22162600» 63600| 53000| y| 14866| 14237| 18943| 13649| 1383856| 13061| 12767| 294? E a| 15270| 14625| 14404| 14184| 13963| 13743| 136522| 22160000>»04600| 64000| y| 16270| 14625| 14831| 14037| 13743| (13449|13156| 298a| 15675| 16012| 14792| 14571| 14361| 14130| 18910| 221VL5OOn 6060S| SOOOETCS Fimo PRE Me | 14130| 13836| 13542| 294a| 16080| 15400| 15179| 14959| 14788| 14618| 14297| 22166600» 66500| 56000| y| 16080| 1540| 151068| 14812| 14618|14224| 18980| 294a| 16485| 15787| 16567| 15346| 16126| 14905| 14685| 22166600» 67500| 57000| y| 1645| 15787| 15498| 15199| 14906| 14611| 14317| 29y a| 16890| 16176| 1594| 15734| 156613| 15293| 15072| 22167600-» 68600| 08000|» [168600Jet617641688)G8715208| 114999| 14705| 294a| 1729| 16562| 16342| 16121| 15901| 15680| 15460| 2216860)cr DIRO| OOO 1117206Pee L16268| 697| 10680ee 092| 294

a| 17700| 16950| 16729| 16509| 16288| 16068| 15847| 22169500» 60600| 60-000| y| 17700| 1690| 16656| 16362| 16068| 15774| 15480| 24
a| 18105| 17837| 17117| 16896| 16676| 16455| 16235| 221GEO0 _(CLOOI| 6490016 O37 |O 16749| 16456| 16161| 15867| 294a| 18610| 17725| 17504| 17284| 17063| 16843| 16622| 221GAO)deu¡600ABRO TPWO PNS P5721| 17137| 16843| 16549| 16255| 294a| 18915| 18112| 17892| 17671| 17451| 17230| 17010| 22102600 (mOTIOO[GENDE1LI BoisPFBP F818 (17634!17230| 16936| 16642| 294a| 19320| 18500| 18279| 18059| 17838| 17618| 17897|22103600¿»64600| 64000y 19320|f 18600| 18206| 17018| 17618| 17824| 17030| 294a| 19726| 18887| 18667| 18446| 18226| 18005| 17785| 22164500» 66600| 65000| | 19786| W887| 18693‘| 18299| 18005|17711| 17417| 294a| 20180| 192%| WGs| 1884| 18618| 18308| 18172| 22165600» 66500| 66000|}| 20130| 19275| 18981| 18687| 18393| 18099| 17805| 294a| 20635| 19662| 19442| 1922119001| 18780| 18560| 221Ge n (67000)GTOUY1b 505 TENE1 108 | 19074| 18780| 18486| 18192| 294a| 20940| 20050| 19829| 19609| 19388| 19168| 18947| 221G70)e 3 1OE000:)08-008| 190940| 90D TE | 1942| 19163| 1884| 18580| 24



adiós

Einkommen st uUf e | i derdem tas demEriiäßigungesES fürdie Ehefrau ls für Aie
É Auſf-.odex Ledigenzuſ<<lag|Ermäßi- i: mäßigt
derWerbungskoſten, 3 Ledigen- unterliegtund Eha: Kind Kinder Kinder Les Siti:

Sonderleiſtungenunddes3 auf ¿uſhlag E tata S6 für einenSteuerpſlichtigen,demkeineErmäßigungfürdie |betragdex
ſteuerfreienEinkommensteils) s unterliegt niht 9 gungen Ehefrauzuſteht,aberErmäßigungenzuſtehenfür ES2nilePEE “a

9) Kind
AM —ZA RA RMA RA RM RM RA RAM RM

1 2 4 5 n 8 9 10 TL

Von ausfér.
: E al 21345| 20437| 20217| «19993| 197786| 19665| 19835| 22168500bis 69500| 69000| y| ‘2184| 20437| 20143| 19849| 19565| 19261| 18967| 294

al 21750| 20825| 20604| 20384| 20163| 19943| 19722| 22169500» 70500| 70000| y| 21750| 20825| 20531| 20237| 19943| 19649| 19355| 294
| y al 22155| 21212| 20992| 20771| 20551| 20830| 20110| 221MO EO) 1 000| y| 22155| 21212| 20918| 20624| 20330| 20086| 19742| 294

[al 22560| 21600| 21379| 21159| 20938| 20718| 20497| 22171600» 72600| 72000| 1| 22660| 21600| 21806| 21012| 20718|20424| 20180| 294
al 22965| 21987| 21767| 21646| 21326| 21105| 20885| 22172600» 73500| 783000|}| 22965| 21987| 21693| 21399| 21105|20811| 20617|294

: : al 23370| 22376| 22154| 21934| 21713| 21493| 21272|-221O STEU ES000| y| 28370| 22376| 22081| 21787| 21493| 21199| 2090| 294
al 23776| 22762| 225642| 22321| 22101| 21880| 21666| 22174500» 76500| 75000| y| 23776| 22762| 224688| 22174| 21880| 21686|21292| 24
al 24180| 23150| 22929| 22709| 22488| 22268| 22047| 22175500» 76600|76000| y|24180| 23150| 228566| 22662|22268| 21974| 21680| 294
al 24585| 23637| 23317| 23096| 22878| 22655| 22435| 22176600.»77600) 77000| y| 24686| 23637| 23248| 22949| 22656| 22861| 22067| 294
al 24990| 23925| 23704| 23484| 23263| 23043| 22822| 22147600»78500| 78000| y| 94990|-23026:| 283631|- 28837|2304-| 22749| 22456| 994
al 25395| 24312| 24092| 23871| 23651| 23420| 23210| 22118600>»79600| 79000| 1,|2%83%| 24812| 24018| 23724| 23430| 23188| 22842| 294

: al 25800| 24700| 24470| 24259| 24038| 23818| 23597| 22109600» 80500| 80000) y| 95800-|24700/24406424113|283818| 23624|283280| 294
RE alal 2620| 251400| 24888| 24646| 24426| 21205| 28985| 221M n LN 81000| y| 96260| 25140| 24804| 24499| 24205| 23911| 23617| 294

al 26720| 25680| 25828| 25076| 22824| 24693| 24872| 22181600» 82500| 82000| y| 96720| 2680| 256244| 24908|24693| 24299| 24006| 294
al 27180| 26020| 25768| 25616| 25264| 25012| 24760| 22182600» 8500|83000|,| 27180| 26020| 25684| 25348| 25012| 24686| 24392| 294
a| 27640| 264600| 26208| 26958| 25704| 25452| 25200| 25283600» 84500| 84000|}| 27640| 26460| 26124| 25788| 2542| 25116| 24780| 24
al 28100| 26900| 26648| 26396| 26144| 25892| 25640| 25284500» 88500| 85000| 4| 28100| 26900| 26564| 26228| 25892| 2555625220| 336
al 28560| 27340| 27088| 26836| 26584| 26832| 26080| 25286600» 8600|86000|}| 98560| 27840| 27004| 26668| 26832| 25996| 25660| 336
a 29020| 27780| 275628| 27276| 27024| 26772| 26620| 25206600»87600| 87000| y| 29020| 27780| 2744| 27108| 26772| 26436| 26100| 336
al 29480| 28220| 27968| 27718| 27464| 27212| 26960| 252PEU00» 88500| 88000| y| 99480| 28220| 27884| 27648| 27212| 26876| 26640| 336

E è a| 29940| 28660| 28408| 28158| 27904| 27652| 27400| 25289500_» 89500| 89000| y| 29940| 28660| 28324| 27988| 27652| 27816| 26980| 336
al 30400| 29100| 28848| 28596| 28344| 28092| 27840| 25289500» 90500| 90000|;| 230400| 29100| 28764| 28428| 28092| 27756| 27420| 336# | E E
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der dem demeine

Für jedes
weitere
Kinder-

(Einkommennah Abzug aliis derbetr A EE 1 5 3 Á mäßigt
der Werbungskoſten, abgerundet fébigen- unterliegtund irs Kind Kinder Kinder Kinder De

Sonderleiſtungenunddes anf 2] zuſchlagaint averfeine| füreinenSteuerpflihtigen,demfeineErmäßigungfürdie[betragder
ſteuerfreienEinkommenstecils) unterliegt nier 3 gungen Chefrauzuſteht,aberErmäßigungenzuſtehenfür Sp.10

zuſtehen E 1 9 3 4 5 Ss
i ES 3) Kind Kinder Kinder Kinder KinderZEE RA RA RA RA RA RA RA R AA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I4

| Von ausfhlE a| 30860| 29540| 29288| 29036| 28784| 28532| 28280| 25290500his 91500| 91000| y| 300| 29540| 29204| 28868| 28532| 28196| 27860| 336
i Z al 31320| 29980| 29728| 29476| 29224| 28972| 28720| 25291500» 92500| 92000|} 31320| 29980| 2964| 29308| 28972| 28636| 28300| 336

al 31780| 30420| 30168| 29916| 29664| 29412| 29160| 25292500» 93500| 93000| | 31780| 30420| 30084| 29748| 29412| 29076| 28740| 336
: a| 32240| 30860| 30608| 30356| 30104| 29852| 29600| 25293500» 94500| 94000| || 39240| 30860| 30524| 30188| 29852| 29516| 29180| 336

SF R al 32700| 31300| 31048| 30796| 30544| 30292| 30040| 252945007» 98500| 95000||| 35700| 31300| 30964| 30628| 30292| 29956| 29620| 336
7 al 33160| 31740| 31488| 31236| 30984| 30732| 30480| 25295500» 96500| 96000| || 33160| 31740| 31404| 31068| 30732| 30396| 30060| 336
z al 33620| 32180| 31928| 31676| 31424| 31172| 30920| 25226500» 97500| 97000||,| 33620| 82180| 31844| 31508| 31172| 30836| 30500| 336-

FÀn a| 34080| 32620| 32368| 32116| 31864| 31612| 31360| 25297500» 98500| 98000| | 34080| 32620| 32284| 31948| 31612| 31276| 30940| 336
: al 34540| 33060| 32808| 32556| 32304| 32052| 31800| 25298500» 99500| 99000||| 34540| 33060| 32724| 32388| 32052| 31716| 31380| 336

al 35000| 33500| 33248| 32996| 32744| 32492| 32240| 25299500» 100500/100000|}| 35000| 33500| 33164| 32828| 32492| 32156| 31820| 336
a| 35590| 34070| 33818| 33566| 33314| 33062| 32810| 252100500» 101500|101000 |,| 35590| 34070| 33734| 33398| 33062| 3272632390| 336

: a| 36180| 34640| 34388| 34136| 33884| 83632| 33380| 252101500» 1026500|102009| y| 36180| 34640| 34304| 33968| 33632| 33296| 32960| 336
al 36770| 35210| 34958| 34706| 34454| 34202| 33950| 252102500» 103500/103000| | 36770| 35210| 34874| 34538| 34202| 33866| 33530| 336
a| 3736| 35780| 35528| 35276| 35024| 34772| 34520| 252103500» 104500|104000| y,| 37360| 35780| 3544| 35108| 34772| 34436| 34100| 336

Bei denweiterenEinkommensbeträgen |bis250000N.(beträgtdieEin- : :iert AOOA a| 46,5v.H.| 44,5v.H.| 44,5v.H. |44,5v.H.|44,5v.H.44,5v.H.44,5v.H.| 252b [46/5v.S.| 445v.S.| 445v.S. [4455v.S.|44/5v.S. [44/5v.S.[44,5v.H.| 336
des Ei n T0 mé 087 0 6-L-M-1-U0--L-t--U M
a| 11000| 10500| 10752| 11004| 11256| 11508| 11760b| 11000| 10500| 108386| 11172| 11508| 11844| 12180
al: 10 3 uUM-Bee1p fil :

| af 37825| 36225| 35973| 35721| 35469| 35217| 34965| 252104500bis105500|105000| 1,| 37825| 36225| 835889| 35553| 35217| 34881| 34545| 336
Z al 40150| 38450 38198| 37946| 37694| 37442| 37190| 252109500» 110500[110000| 7| 40150| 38450 38114| 37778| 37442| 37106| 36770| 336

a| 658750| 56250 55998| 65746| 65494| 55242| 54990| 252149500» 150500|150000| y| 58750| 56250 55914| 55578| 55942| 54906| 54570| 336
a| 82000| 78500 78248| 77996| 77744| 77492| 77240| 252199500» 200500|200000| 7,| 82000| 78500 78164| 77828| 77492| 771566| 76820| 336



11

weitereEinkommen st uUf e Á 7 4 Ss demlagſdemeine demErmäßigungenzuſtehenfür dieEhefrauundfür lie

(Einkommenna< Abzug e S 7 derdem : PE L Se 1 2 3 4 EderWerbungkkoſten, abgerunde Ledigen-| unterliegtund it e Kind Kinder Kinder Kinder id
Sonderleiſtungenunddes auf 2) zuſchlagdenMDiCA iE füreinenSteuerpflichtigen,demkeineErmäßigungfürdieſbetragder
ſteuerfreienEinkommensteils) unterliegt nit gungen Ehefrauzuſteht,aberErmäßigungenzuſtehenfür M

zuſtehen|"zſkhea| 1 2 3 1 E :
3) Kind Kinder Kinder Kinder Kinder E

AM RA RM RM AA HA AA RAM RA RA
LT 2 3 4 5 6 E 8 9 19 11

zer iT 105250| 100750| 100498| 100246| 99994| 99742| 9948)| 252, a 210 2249500bis250500| 250000)j,| 105250| 100750| 100414| 100078| 99742| 99406| 99070| 338
| i a| 106030| 101510| 101258| 101006| 100754| 100502| 109250| 252260500» 251500| 251000| j,| 106030| 101510| 101174| 100838| 100502| 100166| 99830| 336
| Zs Ta| 106810| 102270| 102018| 101766| 101514| 101262| 101010| 252261500» 262500| 252000y| 106810| 102270| 101934| 101598| 101262| 100926| 100590| 336
Fr j a| 107590| 103030| 102778| 102526| 102274| 102022| 101776| 252262500» 258500| 253000| y| 107590| 103030| 102694| 102858| 102022| 101686| 101850|336

a| 108380| 103800| 103548| 103296| 103044| 102792| 1026540| 252263500» 254500| 254000| y,| 108380| 103800| 103464| 108128| 102792| 102456| 102120| 536
Bei denweiterenEinkommensbeträgen | | |
fonmenſteuDedeEme|a| 476,H,| 45v.H.| 45v.H,| 5v.H.| v.H.| 45v.H.| 45v.9.| 252

E 1b[ 47v.H.145 v.H,| 45v.H,| 45 v.H.| 45v.H.| 45v.H.| 45v,H,| 336
eo men, Vermindert Amaf 11000| 10500| 10752| 11004| 11256| 11608| 11760|bj 11000| 10500| 10886| 11172| 11508| 11844| 12180|

LTD M S1 PLLLE a| 108850| 104250| 103998| 103746| 103494| 103242| 102990| 252254500bis255500| 255000| jy| 108850| 104250| 103914| 103578| 103242| 102906| 102570336
a| 130000| 124500| 124248| 123996| 123744| 123492| 123240| 252299500» 83006500| 300000| y,| 130000| 124500| 124164| 123828| 193492| 123156| 122820| 336
a| 177000| 169500| 169248| 168996| 168744| 168492| 168240| 252399500» 400500| 400000)j,| 177000| 169500| 169164| 168828| 168492| 168156| 167820| 336
a| 224000| 214500| 214248| 213996| 213744| 213492| 213240| 252499500» 500600| 500000| y| 224000| 214500| 214164| 213828| 213492| 213156| 212820| 336
a| 2249756| 215456| 215203| 214951| 214699| 214447| 214195| 252500500» 501500| 501000)y| 224975| 215455| 215119| 214783| 214447| 214111| 218775| 336
a| 225950| 216410| 216158| 215906| 216664| 215402| 215150| 252501500» 502500| 502000)j,| 555950| 216410| 216074| 215738| 215402| 215066| 214730| 336
a| 226995| 217865| 217118| 216861| 216609| 216357| 216105| 252902500» 503500| 508000j,| 226925| 2178365| 217029| 216693| 216357| 216021| 215686| 336
a| 227900| 218820| 218068| 217816| 217564| 217312| 217060| 252503500» 604500| 504000|,| 227900| 218320| 217984| 217648| 217312| 216976| 216640| 336
a| 228875| 219275| 219023| 218771| 218519| 218267| 218015| 252504500» 8505500| 505000| |,| 298875| 219275| 218939| 218603| 218267| 217931| 21759| 336

Bei denweiterenEinkommensbeträgen
fomentaBt dieEm| y|47,5v.H.|45,5v.H.| 45,5v.H.[45,5v.H.[45,5v.H.[45,5v.H.[45,5v.H.|252D enen a ©| b| 47/5v.S.| 45/5v.H.| 45,5v.H. [45/5v.H.[45/5v.H.[45/5v.H.|45/5v.H.| 336

2 des Epto mmen3 eL Uli DEL UM11000| 10500| 10752| 11004| 11256| 11508| 1176011000| 106500| 10836| 11172| 116508| 11844| 12180
altes 14M Dei Pte: [af231250| 221550| 221298| 221046| 220794| 220542| 220290| 2529600bis 610500| 510000| 7,| 231250| 221550| 221214| 220878| 220542| 220206| 219870| 338

2) füreinenzuveranlagendenSteuerpflichtigen,deſſenEinkommen{
2) Spalte5 gilt auh für beſchränktSteuerpflichtige.

a) zu wenigerals 50v.H.ty art }ausArbeitslohnbeſtandenhat.
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Einkommenſtufe der dem demeine
weitere
Kind ero

2) Spalte5 gilt au<fürbeſchränftSteuerpflichtige.
aus Arbeitslohnbeſtandenhak.

(Einkommenna<Abzug uſe obexÍ be ben IO Lts 1 5 3 71 mäßigtderWerbungskoſten, abgerundet Cedigen-| unterliegtund R Kind Kinder Kinder |Kinder E
Sonderleiſtungenunddes ums 2)| auſhlag| eemédigungen| Letene| füreinenSteuerpflichtigen,demfeineEcmäßigungfürdie| betrogder
ſteuerfreienEinkommensteils) unterliegt Hiht 3 gungen Ehefrauzuſteht,aberErmäßigungenzuſtehenfür Ero

äuſtehen[uſb| 1 2 3 4 S|
3) Kind Kinder Kinder Kinder Kinder

RA RA RAM AM RA RAM RA RA RA RA
1 2 3 4 5 6 Ff 8 9 10 11

| Von ausſ<l. || Ô a| 274000| 262500| 262248| 261996| 261744| 261492| 961240| 252699500bis600500| 600000| |,| 274000| 262500| 262164| 261828| 261492| 261156| 260820| 336
a| 321500| 308000| 307748| 307496| 307244| 306992| 806740| 252_699500» 700500| 700000| y| 321500| 308000| 307664| 307328| 306992| 306656| 306320| 336
a| 369000| 353500| 353248| 352996| 352744| 352492| 352240| 252799500» 800500| 800000]y,| 369000| 353500| 353164| 352828| 352492| 352156| 351820| 336

: a| 416500| 399000| 398748| 398496| 398244| 397992| 397740| 252899500» 900500| 900000| y| 416500| 399000| 398664| 398828| 397992| 397656| 397320| 336
/ a| 464000| 444500| 444248| 443996| 443744| 443492| 443240| 252999500»10005001000000)y| 464000| 444500| 444164| 443828| 443492| 443156| 442820| 336

| a| 465480| 445960| 445708| 445456| 445204| 444952| 444700| 2521000500»1001500[1001000]y,| 465480| 445960| 415624| 415288| 444952| 444616| 444280| 336
LE >ong|a| 466960| 447420| 447168| 446916|446664| 446412| 446160| 252F001500»1002500[1002000]y| 466960| 447420.| 447084| 446748| 446412| 446076| 445740| 336

a| 468410| 448880| 448628| 448376| 448124| 447872| 447620| 2521002500»10083500[1003000]y| 468440| 448880| 448544| 448208|447872| 2 |447200| 336_
a| 469920| 450340| 450088| 449836| 449584| 449332| 449080| 252FOOMO»100460011004000),| joggogPega Farne| 449668|449332|448996| 448660| 336

i a| 471400| 451800| 451548| 451296| 451044| 450792| 450540| 2521004500»1005500[1005000y| 471400| 451800| 451464| 451128| 450792| 450456|450120| 336
BeidenweiterenEinkommensbeträgenI TOER a| 48v.H.| 46v.H.| 46v.H.| 46v.H.| 46v.H.| 46v.H.| 46v.H.| 252E SEEOIR GEE)-pjersb| 48v.H.| 46v.S.| 46v.H.| 46v.S.| 46v.S.| 46v.H.| 46v.H.| 336

des Einkom et 8 er GLL Am
aſ 11000| 10500| 10752| 11004| 11256| 1508| 11760b| 11000| 10500| 10836| 11172| 11508| 1184|12180
ATS UMB tL PpLel; a| 473800| 454100| 453848| 453596| 453344| 453092| 452840| 2521009500bis10105001010000)y,| 4783800| 454100| 453764| 452428| 453092| 452756| 452420| 336
a [517000| 495500| 495248| 494996| 494744| 494492| 494240| 2521099500»1100500[1100000)y,| 517000| 495500| 495164| 494828| 494492| 494156| 493820| 336

: a| 709000| 679500| 679248| 678996| 678744| 678492| 678240| 2521499500»15005001500000)|| 709000| 679500| 679164| 678828| 678492| 678156| 677820| 336
a| 949000| 909500| 909248| 908996| 908744| 908492| 908240| 2521999500»2000500|2000000)|,| 949000| 909500| 909164| 908828| 908492| 908156| 907820| 336

(Fernſprecher:D2 Weidendamm9265- „ausabgelaufenen
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1. Fragestellung 

Es wurde gefragt, welche Gesetze bzw. Gesetzesänderungen, die in der Zeit von 1933 bis 1945 be-
schlossen wurden, heute noch in unserem Rechtssystem gelten. 

2. Weiterhin geltende Gesetze aus der NS-Zeit 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) hat mitgeteilt, dass aus der 
Zeit des Nationalsozialismus noch 29 Stammgesetze und 2 weitere Vorschriften im Rang eines 
Gesetzes (Bundesnotarordnung und Schifffahrtsordnung) weitergelten. Änderungen bestehender 
Gesetze, die in der NS-Zeit vorgenommen wurden und heute noch gelten, können aufgrund feh-
lender Daten in der Bundesrechtsdatenbank nicht recherchiert werden. 

Das BMJV hat folgende Gesetze und Vorschriften mit Gesetzesrang aus der NS-Zeit ermittelt: 

1. juris Abk.: SparkGiroVerbG 

Gesetz über den Deutschen Sparkassen- und Giroverband 
vom 06.04.1933 
RGBl I 1933, 166 

FNA 7621-1; Bundesgesetzblatt Teil III 

2. juris Abk.: AuslVerbindlG 
Standangabe: Geändert durch Art. 4 G v. 18.3.1975 I 705 

Gesetz über Zahlungsverbindlichkeiten gegenüber dem Ausland 
vom 09.06.1933 
RGBl I 1933, 349 

FNA 7410-1; Bundesgesetzblatt Teil III 

3. juris Abk.: WG 
Standangabe: Zuletzt geändert durch Art. 201 V v. 31.8.2015 I 1474 

Wechselgesetz 
vom 21.06.1933 
RGBl I 1933, 399 

FNA 4133-1; Bundesgesetzblatt Teil III 

4. juris Abk.: GewBezG 
Standangabe: Geändert durch Art. 285 G v. 2.3.1974 I 469 

Gesetz über die Gewichtsbezeichnung an schweren, auf Schiffen beförderten Frachtstücken 
vom 28.06.1933 
RGBl I 1933, 412 

FNA 9518-1; Bundesgesetzblatt Teil III 
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5. juris Abk.: ScheckG 
Standangabe: Zuletzt geändert durch Art. 200 V v. 31.8.2015 I 1474 

Scheckgesetz 
vom 14.08.1933 
RGBl I 1933, 597 

FNA 4132-1; Bundesgesetzblatt Teil III 

6. juris Abk.: LuftRAAbkDG 
Standangabe: Geändert durch Art. 11 G v. 17.7.2017 I 2421 

Gesetz zur Durchführung des Ersten Abkommens zur Vereinheitlichung des Luftprivatrechts 
vom 15.12.1933 

RGBl I 1933, 1079 
FNA 96-2; Bundesgesetzblatt Teil III 

7. juris Abk.: BahnG 
Standangabe: Zuletzt geändert durch Art. 101 G v. 8.12.2010 I 1864 

Gesetz über Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebs von Bahnunternehmen  
des öffentlichen Verkehrs 

vom 07.03.1934 
RGBl II 1934, 91 

FNA 932-1; Bundesgesetzblatt Teil III 

8. juris Abk.: MietPfG 
Standangabe: Geändert durch Art. 7 Abs. 19 G v. 19.6.2001 I 1149 

Gesetz über die Pfändung von Miet- und Pachtzinsforderungen wegen Ansprüche  
aus öffentlichen Grundstückslasten 

vom 09.03.1934 
RGBl I 1934, 181 

FNA 310-16; Bundesgesetzblatt Teil III 

9. juris Abk.: BahnVorschrAnwG 

Gesetz betreffend die Anwendung landesgesetzlicher Vorschriften über Bahneinheiten 
vom 26.09.1934 

RGBl II 1934, 811 
FNA 932-2; Bundesgesetzblatt Teil III 
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10. juris Abk.: BewG 
Früherer 
amtl. Titel: Reichsbewertungsgesetz ( - RBewG) 

Standangabe: Neugefasst durch Bek. v. 1.2.1991 I 230;  
zuletzt geändert durch Art. 25 G v. 12.12.2019 I 2451 

Bewertungsgesetz 
( BewG ) 

vom 16.10.1934 
RGBl I 1934, 1035 

FNA 610-7 

11. juris Abk.: EStG 
Standangabe: Neugefasst durch Bek. v. 8.10.2009 I 3366, 3862; 

zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 21.12.2019 I 2886 

Einkommensteuergesetz 
( EStG ) 

vom 16.10.1934 
RGBl I 1934, 1005 

FNA 611-1 

12. juris Abk.: LagerstG 
Standangabe: Zuletzt geändert durch Art. 22 G v. 10.11.2001 I 2992 

Gesetz über die Durchforschung des Reichsgebietes nach nutzbaren Lagerstätten 
( Lagerstättengesetz ) 

vom 04.12.1934 
RGBl I 1934, 1223 

FNA 750-1; Bundesgesetzblatt Teil III 

13. juris Abk.: UrhRSchFrVerlG 

Gesetz zur Verlängerung der Schutzfristen im Urheberrecht 
vom 13.12.1934 

RGBl II 1934, 1395 
FNA 440-5; Bundesgesetzblatt Teil III 

14. juris Abk.: RSiedlGErgG 1935 

Gesetz zur Ergänzung des Reichssiedlungsgesetzes 
vom 04.01.1935 
RGBl I 1935, 1 

FNA 2331-2; Bundesgesetzblatt Teil III 
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15. juris Abk.: LFzPfSchG 
Standangabe: Geändert durch Art. 57 G v. 19.4.2006 I 866 

Gesetz über die Unzulässigkeit der Sicherungsbeschlagnahme von Luftfahrzeugen 
vom 17.03.1935 
RGBl I 1935, 385 

FNA 310-12; Bundesgesetzblatt Teil III 

16. juris Abk.: MittelweserG 
Standangabe: Zuletzt geändert durch Art. 103 G v. 8.12.2010 I 1864 

Gesetz über den Grunderwerb für die Kanalisierung der Mittelweser 
vom 08.03.1936 
RGBl I 1936, 149 

FNA 942-4; Bundesgesetzblatt Teil III 

17. juris Abk.: PatG 
Standangabe: Neugefasst durch Bek. v. 16.12.1980; 1981 I 1; 

zuletzt geändert durch Art. 4 G v. 8.10.2017 I 3546 

Patentgesetz 
vom 05.05.1936 

RGBl II 1936, 117 
FNA 420-1 

18. juris Abk.: GebrMG 
Standangabe: Neugefasst durch Bek. v. 28.8.1986 I 1455; 

zuletzt geändert durch Art. 10 G v. 17.7.2017 I 2541 

Gebrauchsmustergesetz 
( GebrMG ) 

vom 05.05.1936 
RGBl II 1936, 130 

FNA 421-1 

19. juris Abk.: SchVerschrFrdWäG 
Standangabe: geändert durch Art. 46 G v. 8.12.2010 I 1864 

Gesetz über Fremdwährungs-Schuldverschreibungen 
vom 26.06.1936 
RGBl I 1936, 515 

FNA 4134-3; Bundesgesetzblatt Teil III 
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20. juris Abk.: GewStG 
Standangabe: Neugefasst durch Bek. v. 15.10.2002 I 4167; 

zuletzt geändert durch Art. 9 G v. 12.12.2019 I 2451 

Gewerbesteuergesetz 
( GewStG ) 

vom 01.12.1936 
RGBl I 1936, 979 

FNA 611-5 

21. juris Abk.: WPapG 
Standangabe: Neugefasst durch Bek. v. 11.1.1995 I 34; 

zuletzt geändert durch Art. 12 G v. 30.6.2016 I 1514; 2017 I 559 

Gesetz über die Verwahrung und Anschaffung von Wertpapieren 
( Depotgesetz - DepotG ) 

vom 04.02.1937 
RGBl I 1937, 171 

FNA 4130-1 

22. juris Abk.: BNotO 
Früherer 
amtl. Titel: Reichsnotarordnung 

Standangabe: Zuletzt geändert durch Art. 12 G v. 30.11.2019 I 1942 

Bundesnotarordnung 
( BNotO ) 

vom 13.02.1937 
RGBl I 1937, 191; BGBl I 1961, 97 

FNA 303-1; Bundesgesetzblatt Teil III 

23. juris Abk.: JBeitrO 
Früherer 
amtl. Titel: Justizbeitreibungsordnung (bis 30.6.2017; 2016 I 2591) 

Standangabe: Neugefasst durch Bek. v. 27.6.2017 I 1926; 
geändert durch Art. 5 G v. 30.6.2017 I 2094 

Justizbeitreibungsgesetz 
( JBeitrG ) 

vom 11.03.1937 
RGBl I 1937, 298 

FNA 365-1 
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24. juris Abk.: NamÄndG 
Standangabe: Zuletzt geändert durch Art. 54 G v. 17.12.2008 I 2586 

Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen 
vom 05.01.1938 
RGBl I 1938, 9 

FNA 401-1; Bundesgesetzblatt Teil III 

25. juris Abk.: TestG 

Gesetz über die Errichtung von Testamenten und Erbverträgen 
vom 31.07.1938 
RGBl I 1938, 973 

FNA 405-1; Bundesgesetzblatt Teil III 

26. juris Abk.: HeilprG 
Standangabe: Zuletzt geändert durch Art. 17e G v. 23.12.2016 I 3191 

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung 
( Heilpraktikergesetz ) 

vom 17.02.1939 
RGBl I 1939, 251 

FNA 2122-2; Bundesgesetzblatt Teil III 

27. juris Abk.: RBkG 

Gesetz über die Deutsche Reichsbank 
vom 15.06.1939 

RGBl I 1939, 1015, 1030 
FNA 7620-5; Bundesgesetzblatt Teil III 

28. juris Abk.: VerschG 
Früherer 
amtl. Titel: Gesetz über die Verschollenheit, die Todeserklärung und die Feststellung  
 der Todeszeit 

Standangabe: Zuletzt geändert durch Art. 182 V v. 31.8.2015 I 1474 

Verschollenheitsgesetz 
vom 04.07.1939 

RGBl I 1939, 1186 
FNA 401-6; Bundesgesetzblatt Teil III 
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29. juris Abk.: LiBiUrhFrVerlG 

Gesetz zur Verlängerung der Schutzfristen für das Urheberrecht an Lichtbildern 
vom 12.05.1940 
RGBl I 1940, 758 

FNA 440-6; Bundesgesetzblatt Teil III 

30. juris Abk.: SchRG 
Standangabe: Zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 21.1.2013 I 91 

Gesetz über Rechte an eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken 
vom 15.11.1940 

RGBl I 1940, 1499 
FNA 403-4; Bundesgesetzblatt Teil III 

31. juris Abk.: SchRegO 
Standangabe: Neugefasst durch Bek. v. 26.5.1994 I 1133; 

zuletzt geändert durch Art. 17 G v. 20.11.2019 I 1724 

Schiffsregisterordnung 
vom 19.12.1940 

RGBl I 1940, 1591 
FNA 315-18 

*** 








































































































































































































































































































































































